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H. 
Häfen 

s.  Welthäfen. 

Haftpflicht 

(des  Unternehmers,  des  Tierhalters,  des  Kraft- 
fahrzeughalters.) 

I.  Begriff  und  Bedeutung  der  Haft- 
pflicht. II.  Die  Haftung  des  Unter- 
nehmers. 1.  Der  Rechtszustand  in  Deutschland 

vor  Erlaß  des  Haftpilichtgesetzcs.  2.  Gegen- 
wärtiger Rechtszustand.  3.  Kritik  dieser  Rege- 

lung des  Problems.  III.  Die  Tierhalterhaf- 
tung. IV.  Die  Haftung  des  Kraftfahr- 

zeughalters. 

I.  Begriff  und  Bedeutung  der  Haftpflicht. 

Haftpflicht  im  weitesten  Sinne  ist  ein 
Grundprinzip  unserer  Rechtsordnung;  wer 
in  Rechtsverhältnisse  eintritt  und  ebenso  wer 
irgendeine  Handlung  begeht,  macht  sich 
damit  haftbar  —  sei  es  dem  Vertragsgegner, 
dem  von  der  Handlung  Betroffenen  oder  dem 
Staat.  So  ist  im  Gebiet  der  Schuldverhält- 

nisse die  Haftung  ein  wichtiges  Glied  und 
ihre  Rechtsfolgen  im  einzelnen  sind  oft  ver- 

wickelt. Im  engeren  Sinne  handelt  es  sich 
bei  dem  Begriff  Haftpflicht  aber  nur  um  ein 
Einstehen  für  Schädigungen.  Hier  aber 
wiederum  stehen  auf  der  Stufenleiter  ver- 

schiedene Grade  der  Haftung  —  anfangend 
von  der  Haftung  nur  für  eigenes  Verschulden 
(Vorsatz  und  grobe  Fahrlässigkeit)  bis  zur 
Haftung  für  Zufall,  höhere  Gewalt,  Ver- 

schulden Dritter  u.  dgl.  m.  Die  sedes 
materiae  im  BGB.  für  die  Schädigungen  im 
Gebiet  der  Schuldverhältnisse  ist  bei  den 

§§  276  ff.,  für  unerlaubte  Handlungen  außer- 
halb eines  schuldrechtlichen  Verhältnisses  bei 

den  §§  823  ff. 
Im  engsten  Sinne  handelt  es  sich  an  dieser 

Stelle  aber  um  die  Unternehmerhaftpflicht 
als  um  eine  im  wesentlichen  soziale  Maß- 

nahme, die  in  manchen  wichtigen  Punkten 
dem  System  des  Bürgerlichen  Rechts  nicht 
adäquat  ist.  Diese  Maßnahme  gründet  sich 
vielmehr  anstatt  auf  die  sonst  üblichen  Prin- 

zipien der  Schuldhaftung,  Vertreterhaftung 
oder  Gestionshaftung  auf  eine  (der  Gestions- 
haftung  ähnliche)  Betriebshaftung.  Der 
deutschrechtliche  Gedanke,  der  sich  hier  wie 
in  der  Haftung  des  Tierhalters  ausdrückt 
(§§  833  BGB.),  ist  so  im  modernen  Wirt- 

schaftsleben neu  aufgetaucht:  Der  Gedanke, 
daß  derjenige,  der  zum  Zwecke  seiner  Wirt- 

schaftsführung seinen  eigenen  Arm  verlän- 
gert, Kräfte  oder  Betriebe  für  sich  wirksam 

werden  läßt,  sich  dem  in  dieser  Benutzung 
fremder  Kraft  liegenden  Risiko  nicht  ent- 

ziehen darf.  Dieser  gleiche  Gesichtspunkt 
ist  auch  für  die  Haftpflicht  des  Kraftfahr- 

zeughalters nach  dem  Gesetz  von  1909  maß- 
gebend. Auf  der  Tatsache  des  Betriebs  (auch 

Tierhaltung  ist  in  diesem  Sinne  ein  „Betrieb") 
und  der  Unternehmung  beruht  also  im  we- 

sentlichen die  Haftpflicht,  um  die  es  sich  an 
dieser  Stelle  handelt. 

Hierher  gehören  in  weitem  Umfange  die 
Haftung  der  Gastwirte  für  eingebrachte 
Sachen,  der  juristischen  Personen  in  man- 

chen Fällen,  des  Staates  und  der  Gemeinde 
für  den  von  Beamten  in  Ausübung  der  ihnen 
anvertrauten  öffentlichen  Gewalt  angerich- 

teten Schaden,  die  Haftung  des  Frachtfüh- 
rers, der  Eisenbahn,  der  Post,  des  Reeders 

u.  dgl.  m. 
Die  Bedeutung  der  im  Reichshaftpflicht- 

gesetz geregeltenUnternehmerhaftpflicht')  der 
Eisenbahnen,  Bergwerke,  Gärtnereien  und  Fa- 

briken für  die  in  ihren  Betrieben  herbeigeführ- 
ten Körperverletzungen  und  Tötungen  ist,  ob- 

gleich die  Idee  dieser  Haftpflicht  durch  die 
Sozialversicherung  weit  überholt  ist,  den- 

noch keineswegs  erloschen  und  sie  hat,  wie 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaf'ten.    4.  Aufl.    ßd.  V. 

J)  An  einer  Abänderung  des  Gesetzes  in 
manchen  Punkten  wird  zur  Zeit  der  Druck- 

legung dieses  Artikels  an  amtlichen  Stellen  ge- 
arbeitet; doch  läßt  sich  inhaltlich  und  über  den 

Zeitpunkt  der  voraussichtlichen  Aenderungen 
noch  nichts  sagen. 
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wir  unten  sub  II,  2  sehen  werden,  noch  neben 
der  Unfallversicherung  ihre  eigenen  Anwen- 
dungsgebiete. 

Es  handelt  sich  bei  dieser  Haftpflicht  um 
den  Grundsatz,  daß  die  Haftung  ohne  Rück- 

sicht auf  Verschulden  eintritt,  also  lediglich 
auf  dem  Grunde  der  Haltung  des  Unter- 

nehmens beruht.  Das  verbindet  diese  Haf- 
tung mit  der  Tierhalterhaftung.  Auch  hier 

gilt  als  einzige  Grundlage  der  Verantwort- 
lichkeit das  „Halten"  der  Tiere  schlechthin. 

Das  ist  die  allgemeine  Gefährdung  der  Oef- 
fentlichkeit,  die  drohende  Gefahr,  selbst 
wenn  noch  gar  kein  Schaden  oder  Unheil 
angerichtet  ist.  Weiter  kommt  aus  dem 
sozialen  Gedanken  das  Moment  hinzu,  daß 
Arbeitstiere  —  denn  um  solche  handelt  es 
sich  —  für  den  Tierhalter  günstiger  stehen 
sollen,  und  bei  deren  Untat  (und  lediglich 
bei  diesen)  wird  das  Verschuldensprinzip  be- 

fragt, die  Frage  der  culpa  aufgeworfen  und 
für  relevant  erachtet.  Das  Tier  als  Arbeits- 

genosse wird  ausgenommen  von  jenem  dem 
früheren  Recht  immer  stillschweigend  zu- 

grunde liegenden  Satz,  daß  Tierhaltung 
Luxus  sei  und  der  Herr  für  seine  auf  diese 
Weise  verlängerte  Hand  einzustehen  habe 
wie  für  seine  leibliche:  die  Verlängerung 
seiner  wirtschaftenden  Hand  wird  heute 
als  ökonomisch  notwendig  angesehen,  und 
soweit  sie  so  angesehen  wird,  entfällt  die 
strenge  Deliktshaftung  zugunsten  des  Ver- 
schuldensprinzips. 

Aehnliche  Gedanken  sind  bei  der  Haftung 
des  Kraftfahrzeughalters  maßgebend.  Mit 
der  Unternehmerhaftpflicht  des  Gesetzes  von 
1871  und  mit  der  Tierhalterhaftung  des  §  833 
BGB.  hat  die  Haftung  des  Kraftfahrzeug- 

halters viele  wissenschaftliche  und  prak- 
tische Aehnlichkeiten.  Gerade  in  ihnen  liegt 

die  soziale  und  wirtschaftliche  Begründung 
für  diese  Haftpflicht.  Will  man  die  Kraft- 

fahrerhaftpflicht sachlich  verstehen,  so  ge- 
hört die  breitere  Grundlegung  des  Haft- 

pflichtgedankens in  erster  Linie  dazu,  das 
Verständnis  für  die  verwickelte  Materie  zu 
vermitteln. 

So  ist  denn  auch  im  Kraftfahrgesetz  vieles 
dem  Reichshaftpflichtgesetz  wörtlich  nach- 

gebildet, und  zwar  dadurch,  daß  die  Unter- 
nehmerhaftpflicht für  die  eigenen  Arbeiter 

und  Angestellten  durch  die  Reichsversiche- 
rungsordnung im  wesentlichen  beseitigt  ist, 

ist  der  Gedanke  der  Haftpflicht  des  Unter- 
nehmers reiner  zum  Ausdruck  gekommen  in 

Uebereinstimmung  mit  der  Haftung  der 
Eisenbahn,  des  Tierhalters  und  des  Kraft- 

fahrzeughalters. Denn  auch  die  Unternehmer- 
haftpflicht stellt  sich  im  wesentlichen  als 

Haftung  zugunsten  der  nicht  im  Betriebe 
Beschäftigten  dar,  also  als  Eintreten  für 
die  Gefahren  des  eigenen  Betriebes  als  Ver- 

längerung der  eigenen  Kraft! 

Auch  die  grundsätzliche  Aehnlichkeit  des 
Tierhalterparagraphen  (§  833  BGB.)  mit 
dem  §  7  des  Automobilgesetzes  ist  in  diesem 
Zusammenhang  von  großer  Bedeutung.  Nur 
unabwendbare  Ereignisse  heben  die  Haftung 
auf.  Die  Gefährlichkeit  des  Instruments  (des 
Tieres  wie  des  Kraftfahrzeugs)  grenzt  also 
nahe  an  einen  allgemeinen  Schuldverdacht, 
der  eben  lediglich  in  der  Natur  dieses  „In- 

struments" begründet  liegt.  Auch  bei  den 
Sätzen  von  der  Gefährdungsmitwirkung  des 
Verletzten  findet  sich  eine  ganz  ähnliche 
Regelung  für  die  Haftung  des  Tierhalters  wie 
des  Kraftfahrzeughalters. 

Im  ganzen  genommen  ist  der  Sinn  der 
Haftpflichtgesetzgebung  in  diesem  weiteren 
Sinne  ein  Eintreten  für  die  besondere  Gefähr- 

dung, die  durch  ein  wirtschaftliches  Hilfs- 
mittel des  Gefährdenden  gegenüber  dem  so- 
zialen Schutzinteresse  der  Allgemeinheit  ver- 

ursacht wird  und  die  deshalb  aus  nicht  völ- 
ligem Schuldausschluß  sofort  eine  verschul- 

densähnliche Haftung  werden  läßt.  Soziale 
Gedanken  treten  mit  wirtschaftlichen,  All- 

gemeininteressen mit  Einzelinteressen  in 
einen  Kampf,  der  irgendwie  mit  festen 
Regeln  gelöst  werden  muß.  Wie  dies  im  ein- 

zelnen in  den  drei  Fällen  geschieht,  zeigen  die 
folgenden  Abschnitte. 

IL  Die  Haftung  des  Unternehmers. 
1.  Der  Rechtszustand  in  Deutschland  vor 

Erlaß  des  Reichshaftpflichtgesetzes.  Gegen- 
über den  durch  die  Entwicklung  des  Verkehrs- 

wesens und  des  großindustriellen  Betriebes  ge- 
steigerten Gefahren  für  Leben  und  Gesundheit 

der  Arbeiter,  Gehilfen  und  anderer  Personen 
erwiesen  sich  das  geraeine  Recht  und  die  meisten 
deutschen  Partikularrechte  hinsichtlich  des 
Schadenersatzes  als  durchaus  unzureichend. 

Man  war  in  ihnen  von  dem  Grundsatz  aus- 
gegangen, daß  „für  den  durch  Vorsatz  oder 

Nachlässigkeit  verursachten  Schaden  nur  der 
unmittelbare  Urheber  verantwortlich  zu  machen 

sei"  (Mot.  z.  Haftpflicht?.).  Demnach  konnte 
der  Unternehmer  zur  Haftpflicht  meist  nur 
wegen  Nachlässigkeit  bei  Errichtung  der  An- 

lage, wegen  Unterlassung  oder  mangelhafter 
Ausführung  nötiger  Verbesserungen,  wegen  un- 

genügender Untersuchung  der  beim  Betriebe 
zur  Verwendung  gelangenden  Werkzeuge,  Ge- 

rätschaften, wegen  Nachlässigkeit  bei  Auswahl 
oder  Beaufsichtigung  der  Arbeiter,  Gehilfen 
usw.  usw.  herangezogen  werden.  Der  Arbeit- 

geber haftete  somit  nur  bei  eigenem  Ver- schulden. War  der  Schadenstifter  Vertreter 
einer  dritten  Person,  Vertreter  des  Unternehmers, 
so  kam  für  den  Auftraggeber  nur  die  culpa  in 
eligendo  in  Betracht.  Weiter  ging  allerdings 
das  auch  in  einigen  deutschen  Landesteilen 
geltende  französische  Recht,  welches  in  Art.  1384 
des  Code  civil  bestimmt,  daß  Eltern,  Erzieher 
und  Handwerksmeister  für  die  ihrer  Aufsicht 
unterstellten  Personen  zu  haften  hätten,  daß 
Hausherren  und  Auftraggeber  für  die  Verrich- 

tungen ihrer  Bediensteten  und  Angestellten  ver- antwortlich zu  machen  seien. 
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Die  Haftpflicht  bei  größeren  Unternehmungen 
reichte  also  tatsächlich  nur  äußerst  selten  bis 
an  den  eigentlichen  Leiter  des  Betriebes  heran, 
so  daß  die  Ersatzpflicht  in  den  weitaus  meisten 
Fällen  sich  als  illusorisch  erweisen  mußte. 

Der  preußischen  Gesetzgebung  gebührt  der 
Ruhm,  zunächst  für  den  Eisenbahnbetrieb  durch 
das  Gesetz  über  die  Eisenbahnunternehmungen 
vom  3./XI.  1838  anderweitige  Bestimmungen 
über  die  Haftpflicht  getroffen  und  damit  eine 
Reform  des  Haftpflichtrechtes  überhaupt  an- 

gebahnt zu  haben.  Der  §  25  dieses  Gesetzes 
bestimmt  das  neue  Prinzip  so:  Die  „Gesellschaft 
ist  zum  Ersatz  verpflichtet  für  allen  Schaden, 
welcher  bei  der  Beförderung  auf  der  Bahn  an 
den  auf  derselben  beförderten  Personen  oder 
Gütern  oder  auch  anderen  Personen  und  deren 
Sachen  entsteht,  und  sie  kann  sich  von  dieser 
Verpflichtung  nur  durch  den  Beweis  befreien, 
daß  der  Schaden  entweder  durch  die  eigene 
Schuld  des  Beschädigten  oder  durch  einen  un- 

abwendbaren äußeren  Zufall  bewirkt  worden 
ist.  Die  gefährliche  Natur  der  Unternehmung 
selbst  ist  als  ein  solcher,  von  dem  Schadenersatz 
befreiender  Zufall  nicht  zu  betrachten." 

Das  Wesentliche  dieser  Bestimmung  liegt 
darin,  daß  die  zivilrechtliche  Verantwortlichkeit, 
für  Körper-  und  Sachbeschädigung  bei  der  Be- 

förderung auf  der  Bahn  auf  den  Unternehmer 
gelegt,  daß  zunächst  ein  Verschulden  des 
Betriebes  angenommen  wird,  daß  demnach 
die  Eisenbahnverwaltung  als  ersatzpflichtig  gilt, 
es  sei  denn,  daß  sie  den  Nachweis  führt,  daß 
der  Schaden  durch  „die  eigene  Schuld  des  Be- 

schädigten oder  durch  einen  unabwendbaren 
äußeren  Zufall  bewirkt  worden  ist."  Auch 
einige  andere  deutsche  Staaten  (Holstein,  Meck- 

lenburg, die  sächsischen  Herzogtümer)  folgten 
in  ihrer  Eisenbahngesetzgebung  diesem  preußi- schen Vorbilde. 

Daß  eine  Erweiterung  der  völlig  unzureichen- 
den Haftpflichtbestimniungcn  dringend  geboten 

sei,  wurde  allmählich  allseitig  anerkannt.  In- 
folge einer  Petition  des  Ausschusses  der  national- 

liberalen Partei  in  Leipzig  befaßte  sich  i.  J.  1868 
der  Reichstag  des  Norddeutschen  Bundes  mit 
dieser  Angelegenheit,  und  unterm  28./III.  1871 
wurde  „in  Erfüllung  des  von  dem  Reichstage 
in  der  Sitzung  vom  24./VI.  1868  gefaßten  Be- 

schlusses" der  Entwurf  eines  Gesetzes,  betr. die  Verbindlichkeit  zum  Schadenersatz  für  die 
bei  dem  Betriebe  von  Eisenbahnen,  Bergwerken 
und  Fabriken  herbeigeführten  Tötungen  und 
Körperverletzungen,  seitens  des  Bundesrates 
dem  Reichstage  zur  verfassungsmäßigen  Be- 

schlußfassung vorgelegt. 
Dieser  Gesetzentwurf  wurde  alsdann,  nach- 

dem er  mehrfache  Abänderungen  im  Reichstage 
erfahren  hatte,  mit  großer  Majorität  angenommen 
und  unterm  7./VI.  1871  (RGBl.  Nr.  25,  S.  207) 
als  Gesetz  publiziert. 

Infolge  der  Bestimmungen  des  Bürgerlichen 
Gesetzbuchs  hat  dieses  Gesetz  mannigfache,  aber 
sachlich  nicht  erhebliche  Abänderungen  erfahren, 
die  im  Art.  42  EG.  BGB.  bestimmt  wurden. 

Materiell  dagegen  hat  es  durch  die  Unfallver- 
sicherungsgesetze und  das  Krankenversicherungs- 

gesetz —  an  deren  Stelle  dann  die  Reichs- 
versicherungsordnung trat  —  erheblich  an  Bedeu- 

tung verloren  und  in  manchen  Punkten  tief- 
gehende Wandlungen  erfahren. 

2.  Gegenwärtiger  Rechtszustand.  Das 

Keichshai'tpf  licht  G.  v.  7./VI.  1871  be- zeichnet zunächst  in  den  §§  1  und  2  die  Un- 
ternehmungen, auf  welche  allein  es  sich  be- 

zieht. Es  sind  dies  1.  die  Eisenbahnunter- 
nehmungen und  2.  die  Bergwerks-,  Stein- 

bruchs-, Gräberei-  und  Fabrikunterneh- 
mungen. 

Die  Haftpflicht  der  Eisenbahnen  wurde 
in  wesentlich  gleichem  Umfange,  wie  sie  seit 
langer  Zeit  (s.  oben)  in  Preußen  und  einigen 
anderen  deutschen  Staaten  bestand,  jetzt 
aucli  auf  die  übrigen  Staaten  des  Reichs- 

gebietes ausgedehnt.  Die  Betriebsunter- 
nehmer von  Eisenbahnen  haften  für  jeden  bei 

dem  Betriebe  vorgefallenen  Lebens-  und 
Leibesschaden  unbedingt.  Der  Unternehmer 
kann  sich  von  dieser  Haftpflicht  nur  befreien, 
wenn  er  den  Nachweis  liefert,  daß  der  scha- 

denbringende Unfall  durch  höhere  Gewalt 
oder  durch  eigenes  Verschulden  des  Beschä- 

digten verursacht  worden  ist. 
Anders  ist  die  Haftpflicht  der  anderen  oben 

genannten  Unternehmungen  geregelt.  Wäh- 
rend der  Betriebsunternehmer  früher  von  der 

Haftpflicht  sich  durch  die  Einrede  befreien 
konnte,  ihn  treffe  keine  culpa  in  eligendo, 
haftet  er  nunmehr  unbedingt  für  alles  Ver- 

schulden seiner  Vertreter.  Wenn  indes  bei 
den  Eisenbahnen  bereits  die  Tatsache  der 

Beschädigung  den  Haftpl'lichtanspruch  be- 
gründete, so  muß  in  den  hier  zuletzt  genann- 

ten Fällen  auch  noch  das  Verschulden  eines 
der  im  Gesetz  bezeichneten  Angestellten 
nachgewiesen  werden. 

Wenngleich  das  Gesetz  in  erster  Linie 
den  Schutz  der  Arbeiter,  der  in  den  betreffen- 

den Betrieben  angestellten  Personen  im 
Auge  hatte,  so  beschränkt  es  doch  nicht  auf 
diese  den  Haftpflichtanspruch.  Sowohl  bei 
der  Eisenbahn  wie  in  Bergwerks-,  Stein- 

bruchs- u.  a.  -Unternehmungen  genügt  es,  daß 
der  Tod  oder  die  Körperverletzung  irgend 

eines  „Menschen"  erfolgt  ist,  gleichviel,  ob 
dieser  dem  Betriebe  angehörte  oder  nicht. 

Im  Falle  der  Tötung  ist  der  Schaden- 
ersatz durch  Ersatz  der  Kosten  einer  ver- 

suchten Heilung  sowie  des  Vermögensnach- 
teils zu  leisten,  den  der  Getötete  dadurch  er- 

litten hat,  daß  während  der  Krankheit  seine 
Erwerbsfähigkeit  aufgehoben  oder  gemindert 
oder  eine  Vermehrung  seiner  Bedürfnisse  ein- 

getreten war.  Der  Ersatzpflichtige  hat  außer- 
dem die  Kosten  der  Beerdigung  demjenigen  zu 

ersetzen,  dem  die  Verpflichtung  obliegt,  diese Kosten  zu  tragen  (§  3). 

Der  Ersatzpflichtige  hat  ebenfalls  nach 
§  3  einem  Dritten  Schadenersatz  zu  leisten, 
wenn  der  Getötete  während  der  mutmaß- 

lichen Dauer  seines  Lebens  zur  Gewährung 
des  Unterhalts  diesem  Dritten  verpflichtet 
gewesen  sein  würde.  Diese  Ersatzpflicht  tritt 
auch  dann  ein,  wenn  der  Dritte  zur  Zeit  der 
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Verletzung  erzeugt,  aber  noch  nicht  geboren 
war. 

Im  Falle  einer  Körperverletzung  ist 
der  Schadenersatz  durch  Ersatz  der  Kosten 
der  Heilung  sowie  des  Vermögensnachteils  zu 
leisten,  den  der  Verletzte  dadurch  erleidet, 
daß  infolge  der  Verletzung  zeitweise  oder 
dauernd  seine  Erwerbsfälligkeit  aufgehoben 
oder  gemindert  oder  eine  Vermehrung  seiner 
Bedürfnisse  eingetreten  ist  (§  3a). 

Der  so  festgesetzte  Ersatz  ist  noch  weit 
entfernt,  ein  wirklicher  Schadenersatz  zu 
sein,  da  beispielsweise  jeder  Sachschaden 
und  jeder  Schaden  an  entgangenem  Ge- 

winn, zerstörter  Arbeitskraft, 
Schmerzensgeld  und  vernichteter  Zu- 

kunftsaussichten (Entstellung,  vermin- 
derte Heiratsaussichten  usw.)  unentschädigt 

bleibt. 

Die  durch  das  Gesetz  begründete  Haft- 
pflicht darf  nicht  durch  Verträge  (mittels 

allgemeiner  Festsetzungen  oder  durch  beson- 
dere Uebereiiikunft)  im  voraus  ausgeschlossen 

oder  beschränkt  werden  (§  5).  Für  die  Art 
der  Entrichtung  des  Schadenersatzes  wird 
ausdrücklich  auf  eine  Geldrente  verwiesen 

und  die  Vorschriften  des  §  843  Abs.  2—4 
BGB.  finden  entsprechende  Anwendung  (§  7). 

Die  Forderungen  auf  Schadenersatz  ver- 
jähren in  zwei  Jahren  vom  Tage  des  Unfalls 

an.  Gegen  denjenigen,  welchem  der  Ge- 
tötete Unterhalt  zu  gewähren  hatte,  beginnt 

die  Verjährung  mit  dem  Todestage  (§  8);  im 
übrigen  wird  auch  hier  auf  die  Verjährungs- 

normen des  Bürgerlichen  Gesetzbuches  ver- 
wiesen. Unberührt  bleiben  (nach  §  9)  die 

anderweitigen  gesetzlichen  Vorschriften, 
nach  welchen  der  Unternehmer  oder  eine 
andere  Person,  insbesondere  wegen  eines 
eigenen  Verschuldens,  für  den  beim  Be- 

triebe durch  Tötung  oder  Körperverletzung 
eines  Menschen  entstandenen  Schaden  haftet. 
Gemeint  sind  hierbei  insbesondere  die  so- 

zialen Versicherungsgesetze,  das  Reichs- 
fürsorgegesetz, die  §§  120  a — e  der  GO. 

und  die  schon  erwähnten  Paragraphen  des 
BGB.,  soweit  das  Spezialgesetz  nicht  das  all- 

gemeine Gesetz  außer  Kraft  setzt,  während 
der  Art.  105  EG.  BGB.  sich  (nach  herr- 

schender Ansicht  der  Kommentatoren,  auch 
des  neuesten  Kommentators  Seligsohn)  nur 
auf  die  Haftpflicht  der  Eisenbahnen  und  ge- 

meingefährlichen Betriebe  für  Sachbeschä- 
digungen bezieht  und  diese  Haftpflicht  in 

einem  von  den  Landesgesetzen  etwa  höher- 
gesetzten  Ausmaße  bestehen  läßt. 

Es  bleibt  noch  übrig,  vom  §  4  des  Haft- 
pflichtgesetzes zu  sprechen  und  damit  kurz 

von  der  Einwirkung  der  Sozialversicherungs- 
gesetze auf  die  Anwendbarkeit  des  Haft- 

pi'lichtgesetzes.    Der  §  4  bestimmt: „War  der  Getötete  oder  Verletzte  unter 
Mitleistung  von  Prämien  oder  anderen  Beiträgen 

durch  den  Betriebsunternehmer  bei  einer  Versiche- 
rungsanstalt, Knappschafts-,  Unterstützungs-, 

Kranken-  oder  ähnlichen  Kasse  gegen  den  Un- 
fall versichert,  so  ist  die  Leistung  der  letzteren 

an  den  Ersatzberechtigten  auf  die  Entschädigung 
einzurechnen,  wenn  die  Mitleistung  des  Betriebs- 

unternehmers nicht  unter  einem  Drittel  der 

Gesamtleistung  beträgt." 
Diese  Bestimmung  enthält  gewissermaßen 

eine  Prämie  auf  die  Beteiligung  des  Unter- 
nehmers an  der  sozialen  Versicherung  und 

sollte  sie  auch  eingestandenermaßen  ent- 
halten ;  denn  ein  starker  Anreiz  zur  Teilnahme 

an  solchen  Einrichtungen  ist  dadurch  ge- 
geben, daß  die  ganze  Leistung  der  betreffen- 

den Kasse  (die  sich  auch  aus  Beiträgen  des 
Verletzten  selbst  und  anderen  Zuschüssen 
zusammensetzt)  bei  der  vom  Unternehmer 
zu  entrichtenden  Entschädigung  ihm  gut- 

geschrieben wird,  wenn  er  mindestens  ein 
Drittel  —  den  üblichen  Anteil  bei  der  Reichs- 

versicherung —  beigetragen  hat.  Hat  er 
weniger  als  ein  Drittel  beigetragen,  so  kann 
er  nur  den  von  ihm  selbst  beigetragenen 
Anteil  sich  anrechnen,  und  wenn  dritte  Per- 

sonen beigetragen  haben,  kann  er  sich  die 
Leistungen  dieser  einrechnen.  Eine  Privat- 

versicherung durch  den  Geschädigten  allein 
kommt  zugunsten  des  Unternehmers  aber 
niemals  in  Anrechnung. 

Die  Haftpflicht  ist  dadurch,  in  Verbin- 
dung mit  den  Reichsversicherungs-  und  Für- 

sorgegesetzen, tatsächlich  wesentlich  einge- 
schränkt worden  und  der  §  4  HpflG.  hat 

eine  Bedeutung  nur  noch  in  beschränktem 
Maße.  Immerhin  bleibt  das  Haft  pf  licht  - 
gesetz  noch  für  eine  ganze  Reihe  von  Fällen 
praktisch.  Dies  ergibt  sich  aus  der  Geltung 
der  §§  898ff.,  1042,  1219,  1542ff.  der  Reichs- 

versicherungsordnung und  der  §§  10 — 14 
des  Beamten-Unfallfürsorgegesetzes  und  §§  23 
bis  26  des  Gefangenen-Unfallfürsorgegesetzes. 

Unter  Zusammenhalt  der  verschiedenen 
gesetzlichen  Bestimmungen  ergibt  sich  dann 
eine  Anwendbarkeit  des  Haftpflichtgesetzes 
insonderheit  auf  folgende  Fälle: 

1.  auf  Betriebsunfälle  derjenigen  Per- 
sonen, welche  nicht  in  dem  (versicherungs- 

pflichtigen) Betriebe  als  Arbeiter  oder  Be- 
triebsbeamte tätig  sind  (also  solche,  die  in 

diesem  Betriebe  überhaupt  nicht  ange- 
stellt sind  oder  nicht  Arbeiter  oder  Be- 

triebsbeamte sind); 

2.  auf  Betriebsunfälle  von  Betriebsbe- 
amten, deren  Jahresarbeitsverdienst  an  Lohn 

oder  Gehalt  5000  M.  übersteigt,  und  auf 
welche  nicht  durch  besondere  statutarische 
Bestimmung  die  Unfallversicherungspflicht 
erstreckt  worden  ist; 

3.  auf  Betriebsunfälle  derjenigen  Per- 
sonen, welche  in  Betrieben  angestellt  sind, 

die  nicht  versicherungspflichtig  sind  bzw. 
für  die  durch  Beschluß  des  Bundesrats  die 
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Versichern  npspf licht  ausgeschlossen  ist  (vgl. 
§§  537ff.  RVO.)  —  Hierher  gehört  also  auch 
das  Handwerk  (mit  geringen  Ausnahmen)  und 
das  Handelsgewerbe; 

4.  auf  Betriebsunfälle  derjenigen  Landes- 
und Kommunalbeamten,  welche  mit  festem 

Gehalt  und  Pensionsberechtigung  angestellt 
sind  und  für  die  eine  der  Unfallversicherung 
analoge  Unfallfürsorge  noch  nicht  getroffen 
ist.  Auch  bei  solchen,  die  eine  Unfallfürsorge 
genießen,  kann  u.  U.  das  HpflG.  ergänzend 
eintreten.  Vgl.  hierüber  die  Beamtenfür- 
sorgegesetze; 

5.  auf  Betriebsunfälle  aller  nach  Maß- 
gabe der  Reichsversicherurgsordnung  ver- 

sicherten Personen,  deren  Verletzung  durch 
Betriebsunternehmer,  Bevollmächtigte  oder 
Repräsentanten,  Betriebs-  oder  Arbeitsauf- 

seher —  nach  strafgerichl lichem  Urteil  — 
vorsätzlich  herbeigeführt  worden  ist ;  alsdann 
haben  (nach  §§  898 ff.  RVO.)  diese  Verletzten 
bzw.  die  in  §§  588 — 594  genannten  Hinter- 

bliebenen einen  Anspruch  aus  dem  Haft- 
pflichtgeselz  auf  das  Plus,  welches  über  die 
aus  der  RVO.  zu  gewährende  Entschädigung 
hinausgeht; 

6.  auf  Schadenersatzansprüche,  welche 
diejenigen  erheben,  welche  nicht  zu  den 

„Hinterbliebenen"  im  Sinne  der  Reichsver- 
sicherungsordnung gehören  und  denen  der 

durch  Unfall  Gelötete  Unterhalt  zu  gewähren 
gesetzlich  verpflichtet  war  (§§  688 ff.  RVO.). 
Der  bezügliche  §  3  des  Haftpflichtgesetzes 
aber  verlangt  die  Entschädigung  eines  jeden 
Dritten,  zu  dessen  Unterhalt  der  Getötete 
kraft  Gesetzes  verpflichtet  war,  so  weit 
dieser  während  der  mutmaßlichen  Dauer 
seines  Lebens  diese  Verpflichtung  zu  er- 

füllen gehabt  hätte. 
Die  Gerichte  haben,  wenn  auf  Grund  des 

Ilaftpflichtgesetzes  ein  Anspruch  geltend 
gemacht  wird,  zu  prüfen,  ob  ein  etwa  schon 
nach  der  RVO.  zu  entschädigender  Betriebs- 

unfall vorliegt;  die  Gerichte  sind  aber  nach 
§  901  RVO.  an  die  Entscheidung  in  einem 
Verfahren  nach  der  RVO.  gebunden. 

Abgesehen  von  den  oben  aufgezählten 
Fällen  ist  nunmehr  die  Haftpflicht  des  Unter- 

nehmers und  seiner  Vertreter  gegenüber  den 
Arbeitnehmern  (abgesehen  von  dem  Fall  der 
durch  strafgerichtliches  Urteil  festgestellten 
Vorsätzlichkeit)  nach  der  Absicht  der  sozialen 
Versicherungsgesetze  ausgeschlossen  und  an 
deren  Stelle  die  Fürsorge  aus  der  öffentlichen 
Versicherung  und  nach  §§  903  ff .  RVO.  die 
Regreßpflicht  des  Unternehmers  und  seiner 
Vertreter  gegenüber  den  Kassen  und  Ver- 

sicherungsorganen bei  strafgerichtlich  fest- 
gestelltem Vorsatz  und  Fahrlässigkeit  ge- 

treten. 
3.  Kritik  dieser  Regelung  des  Problems. 

So  sehr  die  soziale  Versicherungsgesetzgebung 
die   unendlich    bitteren,   komplizierten   und 

Unfrieden  stiftenden  Haftpflicht-Streitfälle 
aus  der  Welt  zu  schaffen  sich  bemühte,  ist 
von  dem  Haftpflichtgesetz,  das  seinerzeit 
als  eine  Notwendigkeit  erschien,  fast  noch 
zu  viel  übriggeblieben,  zu  viel  jedenfalls  für 
eine  einheitliche  und  klare  Regelung  dieser 
Fragen.  Ein  Uebelstand  ist  sicherlich  die 
ganz  differentielle  Behandlung  der  verschie- 

denen Arbeiter-  und  Angestelltenkategorien, 
wie  sie  sich  jetzt  ergeben  hat. 

Daß  Vorsatz  bis  zur  vollen  Höhe  des 
Schadens  zu  vertreten  ist,  ist  selbstver- 

ständlich und  ein  durchaus  konsequenter 
Rechtsgedanke,  der  von  keiner  sozialen  Er- 

wägung abhängig  ist.  Wenn  aber  im  übrigen 
die  Beisteuerung  zu  öffentlichen  Versiche- 

rungseinrichtungen eingeführt  ist,  so  müßten 
die  Gesetze  so  beschaffen  sein,  daß  die 
Haftpflicht  dadurch  ersetzt  würde.  Auch 
krankt  das  Haftpflichtgesetz  da,  wo  es  noch 
gilt,  nach  wie  vor  an  dem  Gebrechen,  dem 
Geschädigten  oder  seinen  Hinterbliebenen 
eine  Beweislast,  aufzubürden,  denen  diese  in 
den  meisten  Fällen  gar  nicht  gerecht  werden 
können.  So  gilt  für  die  hierher  noch  ge- 

hörigen Fälle  auch  das,  was  seinerzeit  die 
Motive  zum  Unfallversicherungsgesetzent- 

wurf sagten:  „Die  Belastung  des  Verletzten 
mit  dem  Beweise  eines  Verschuldens  des 
Unternehmers  oder  seiner  Beauftragten 
macht  die  Wohltat  des  Gesetzes  für  die  Ar- 

beiterin den  meisten  Fällen  illusorisch.  Dieser 
schon  an  sich  schwierige  Beweis  wird  nicht 
selten  und  gerade  bei  den  durch  elementare 
Kräfte  herbeigeführten  folgenschwersten  Un- 

fällen .  .  .,  dadurch  unmöglich  gemacht,  daß 
der  Zustand  der  Betriebsstätte  und  der  Be- 

triebseinrichtungen .  .  .  durch  den  Unfall 
selbst  bis  zur  Unkenntlichkeit  verändert  ist 
und  daß  diejenigen  Personen,  durch  deren 
Zeugnis  häufig  allein  ein  Verschulden  nach- 

gewiesen werden  könnte,  durch  den  Unfall 

selbst  getötet  oder  verletzt  sind.  .  .  ." 
Weder  die  Arbeiter  noch  die  Unter- 

nehmer sind  mit  der  Regelung  der  Haft- 
pflicht, wie  sie  das  Haftpflichtgesetz  gibt, 

zufrieden.  Beide  suchen  in  der  Unfallver- 
sicherung und  ihrer  Reform  das  Heil.  Hier- 

über vgl.  das  Nähere  im  Art.  „Unfallver- 
sicherung". Namentlich  aber  haben  sich 

durch  die  Ergebnisse  der  Praxis  die  Unter- 
nehmer veranlaßt  gesehen,  Haftpflichtschutz- 

verbände zu  gründen  und  durch  die  Haft- 
pflichtversicherung sich  gegen  eine  über- 

mäßige Inanspruchnahme  aus  dieser  gesetz- 
lichen Pflicht  zu  schützen.  Hierüber  siehe 

den  folgenden  Art.,,  Haft  Pflichtversicherung". 
III.  Die  Tierhalterhaftung. 

Aus  der  Einreihung  eines  lebendigen  un- 
vernünftigen Geschöpfes  in  die  wirtschaft- 

liche Ordnung  entstand  seit  alters  her  ein 
Konflikt.    Die  Schadenhaftung,  die  für  den 
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Menschen  durch  das  Recht  gesetzt  war, 
konnte  vor  dem  Tiere,  das  zu  wirtschaft- 

lichen Diensten  herangezogen  wurde,  nicht 
gut  haltmachen:  das  Tier  aber  war  wohl 
Subjekt  der  Verletzung,  konnte  jedoch  nur 
in  geringem  Maße  Subjekt  der  Haftung  sein. 

Die  alten  deutschen  Rechte  konstruierten 

im  allgemeinen  so:  Das  Tier  galt  selber  als  Per- 
sönlichkeit und  man  dichtete  ihm  Schuld  und 

Strafe  an.  Tierprozesse  und  Tierstrafen  waren 
gang  und  gäbe.  Es  war  auch  hier  jenes  das 
ältere  Recht  überhaupt  beherrschende  Prinzip 
der  persönlichen  Rache  maßgebend.  So  durfte 
das  bei  handhafter  Tat  gefaßte  schädigende 
Tier  ohne  weiteres  getötet  werden.  Aber  eine 
andere  Anschauung  geht  alsbald  daneben  her. 
Tierestat  galt  als  Herrentat,  weil  alles,  was  zum 
Hauswesen  des  Herrn  im  weitesten  Sinne  ge- 

hörte —  Knecht,  Vieh  usw.  —  als  die  ver- 
längerte Hand  des  Herrn  galt,  und  so  entstand 

allmählich  der  Gedanke,  daß  die  Verantwortung 
aus  der  Verpflichtung  des  Herrn,  seine  Unter- 

gebenen und  sein  Eigentum  gehörig  zu  be- 
wachen, hervorgeht.  Und  damit  stand  dann 

im  Einklang,  daß  der  Herr  durch  Preisgabe 
seines  Eigentums,  also  indem  er  den  schä- 

digenden Knecht  oder  das  Tier  dem  Verletzten 
überließ,  von  seiner  Haftpflicht  frei  wurde. 

Die  primäre  Begrenzung  der  Haftung  auf 
das  Tier  als  Individuum  und  Vermögensobjekt 
selbst  findet  sich  nicht  nur  u.  a.  in  der  Lex 
Salica  und  dem  Sachsenspiegel  (II,  40  schreibt 
Wergeid  oder  Wertersatz  vor  „ab  erz  wider  an 

sine  gewere  nimt  nach  des  daz  erz  ereischet"), 
sondern  auch  schon  im  vorjustinianeischen 
römischen  Recht.  Die  XII  Tafeln  verpflichteten 
den  Eigentümer,  das  Tier,  welches  den  Schaden 
angerichtet  hat,  zur  noxa  zu  geben  oder  den 
Schaden  zu  ersetzen.  Diese  Noxalklage  mischte 
also  schon  zweierlei:  einmal  die  primitiven  Vor- 

stellungen von  dem  Verschulden  des  Tieres 
und  der  Löschung  dieses  Verschuldens  seitens 
des  Eigentümers,  indem  er  sich  des  Tieres  ent- 

ledigt, es  dem  Geschädigten  zur  Buße  hingibt; 
zweitens  die  neuere  eben  auftauchende  Vor- 

stellung einer  Eigenhaftung  des  Eigentümers, 
der  statt  der  noxae  deditio  einen  Schaden- 

ersatz leisten  konnte.  Das  justinianeische 
Recht,  aus  dem  dann  das  Jahrhunderte  hin- 

durch herrschende  und  die  verschiedenen  Gesetz- 
gebungen beeinflussende  gemeine  Recht  ge- 

worden ist,  suchte  in  Dig.  si  quadrupes  pau- 
periem  fecisse  dicatur  9,  1  einen  Kompromiß 
zu  schließen:  Lag  keine  Schuld  —  auch  nicht 
in  eligendo  und  in  custodiendo  —  des  Tierhalters 
vor,  so  hat  der  Beschädigte  nur  eine  Noxalklage, 
die  actio  de  pauperie;  liegt  eine  Schuld  vor,  so 
hat  der  Beschädigte  eine  aquilische  Klage  — 
in  beiden  Fällen  aber  nur,  wenn  das  Tier  „contra 
naturam"  Schaden  zufügte. 

Die  weitere  Entwicklung  bewegt  sich  in 
ähnlichem  Zwiespalt  zwischen  individualistischer 
und  sozialer  Auffassung.  Man  läßt  entweder 
den  Tierhalter  schlechthin,  ohne  Rücksicht  auf 
eigenes  Verschulden  haften  (so  Sachs.  BG., 
Badisches  Landrecht,  Code  civil,  mit  noxae 
deditio  als  Maximum)  oder  man  läßt  nur  den- 

jenigen (Tierhalter  oder  Beaufsichtiger  usw.) 
haften,  welchen  mittelbar  oder  unmittelbar  ein 
Verschulden   trifft   (so   Preuß.   ALR.,    Oesterr. 

GB.,  Hess.  Entwurf).  Der  I.  Entwurf  des  BGB. 
(§  734)  legte  dann  dem  Tierhalter  die  Ver- 

pflichtung der  Schadenverhinderung  auf  und 
machte  ihn  bei  jeder  Verletzung  dieser  Pflicht 
schadenersatzpflichtig;  die  II.  Kommission  gab 
dem  §  734  die  bemerkenswerte  Fassung,  nach 
welcher  für  Haustiere  eine  besondere  erleich- 

terte Haftungssatzung  festgelegt  wurde.  Ob- 
wohl dies  in  dem  Entwurf  2.  Lesung  wieder  um- 

gestoßen wurde  und  das  fertige  BGB.  §  833 
keine  Sonderregelung  für  Haustiere  enthielt, 
war  dieser  §  833  der  erste  und  bisher  der  einzige 
des  BGB.,  der  alsbald  eine  Abänderung  erfuhr. 
Namentlich  aus  landwirtschaftlichen  Kreisen 
wurde  die  Bestimmung  auf  das  lebhafteste  an- 

gegriffen und  bereits  1903  und  dann  1905  in 
einem  Antrag  von  Treuenfels  formuliert,  über 
den  am  12.  und  20./II.  1908  in  einer  Reichstags- 

kommission verhandelt  wurde  (vgl.  Nr.  858  d. 
Reichstags-Drucks.  12.  Legisl.-Periode  I.  Sess. 
1907/8).  Als  Frucht  ging  das  Gesetz  betr. 
Aenderung  des  §  833  des  BGB.  v.  30. /V.  1908 
(RGBl.  Nr.  31,  S.  313)  hervor,  welches  das 
Haftungsprinzip  des  Satzes  1  des  §  833  wie 
vordem  beibehielt,  aber  als  Satz  2  die  bekannte 
Einschränkung  beifügte:  „Die  Ersatzpflicht  tritt 
nicht  ein,  wenn  der  Schaden  durch  ein  Haustier 
verursacht  wird,  das  dem  Berufe,  der  Erwerbs- 

tätigkeit oder  dem  Unterhalte  des  Tierhalters 
zu  dienen  bestimmt  ist,  und  entweder  der 
Tierhalter  bei  der  Beaufsichtigung  des  Tieres 
die  im  Verkehr  erforderliche  Sorgfalt  beobachtet 
oder  der  Schaden  auch  bei  Anwendung  dieser 

Sorgfalt  entstanden  sein  würde." 
Die  hauptsächlichen  Probleme  bei  der 

Frage  der  Tierschädenhaftung  betreffen  den 
Begriff  des  Aufsichtspflichtigen  und  die  Ver- 

schuldensfrage und  endlich  den  Kausalzu- 
sammenhang der  Tierestat  mit  dem  hervor- 

gerufenen Schaden,  Gefahrtragung  und  Ge- 
iährdungsaufrechnung . 

Es  handelt  sich  um  solche  Haustiere, 
die  in  Deutschland  üblicherweise  Haus- 

tiere sind,  und  daher  als  Berufstiere  an- 
zusehen sind.  Hierin  liegt  im  wesentlichen 

der  sozialwirtschafl liehe  Hauptzweck  der 
Aenderung  des  §  833  BGB.  Vgl.  darüber 
die  Reichsgerichtsentscheidung  in  RGZ.  76 
S.  227.  Wachthunde  stehen  nur  dann  unter 
dem  milderen  Haftungsgrundsatz  des  Satz  2 
des  §  833,  wenn  ihr  Bewachungsdienst  „dem 
Berufe,  der  Erwerbstätigkeit  oder  dem 
Unterhalte  des  Tierhalters  zu  dienen  be- 

stimmt ist",  worin  also  die  Aufgabe  des 
Wach-  und  Sicherheitsdienstes  an  sich 
noch  nicht  verstanden  ist.  Ist  aber  einmal 
ein  Tier  als  Arbeitstier  anzusehen  —  das 
Gesetz  sagt:  dem  Beruf  usw.  zu  dienen  be- 

stimmt — ,  so  hat  für  dieses  Tier  der  Tier- 
halter immer  das  Privilegium  des  Satz  2  des 

§  833,  also  auch  dann,  wenn  das  Tier  außer- 
halb der  Arbeit  Schaden  zufügt,  z.  B.  das 

Arbeitspferd  Sonntags  vor  deM  Kutsch- 
wagen geht.  Ausschlaggebend  ist  die  haupt- 

sächliche Bestimmung  des  Tieres;  erforder- 
lich ist  auch,  daß  das  Tier  dieser  Bestimmung 
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bereits  zugeführt  ist,  sie  einmal  ausgeübt 
hat,  nicht  daß  bloß  beabsichtigt  wurde,  es 
dafür  zu  verwenden. 

Wer  als  Tierhalter  im  Sinne  des  Ge- 
setzes anzusehen  sei,  ist  lebhaft  umstritten. 

Zutreffend  heißt  es  in  einer  Entscheidung 

des  RG.  (v.  3./VII.  1902)1):  „Nach  dem  ge- 
wöhnlichen Sprachgebrauche  (da  das  Gesetz 

keine  Bestimmung  darüber  enthält,  wer  im 
Sinne  des  §  833  als  Tierhalter  anzusehen 
sei)  ist  derjenige  für  den  Halter  des  Tieres 
zu  erachten,  der  in  eigenem  Interesse  durch 
Gewährung  von  Obdach  und  Unterhalt  die 
Sorge  für  das  Tier  übernommen  hat,  und 
zwar  nicht  bloß  zu  einem  ganz  vorüber- 

gehenden Zwecke,  sondern  auf  einen  Zeit- 

raum von  einer  gewissen  Dauer."  Wem  vor- 
übergehend die  Gewalt  über  ein  Tier  über- 

tragen ist,  ist  nicht  Tierhalter.  I Jas  Be- 
sitzen zu  eigener  Benutzung  muß  ein  Be- 
sitzen zu  eigener  wirtschaftlicher  Nutzung 

sein;  das  wirtschaftliche  Interesse,  das  der 
Besorger  eines  Tieres  bloß  an  der  Vergütung 
hat,  die  er  für  diese  Besorgung  erhält,  macht 
ihn  noch  nicht  zum  wirtschaftlichen  Nutzer 
des  Tieres  und  damit  nicht  zum  Tierhalter; 

ein  „eigentliches  Unternehmerinteresse"  muß 
(nach  einem  Urteil  des  OLG.  Karlsruhe  v. 
16./V.  1904)  vorhanden  sein,  um  den 
Nichteigentümer  zum  Tierhalter  zu  machen; 
z.  B.  gehört  dahin  also  der  Gendarm  als  Be- 

sitzer seines  Dienst pi'erdes  (selbst  wenn  er nicht  Eigentümer  ist). 
Wer  in  solchem  Sinne  ein  Tier  hält,  hat 

für  den  Schaden,  den  es  anrichtet*),  aufzu- 
kommen, ohne  Rücksicht  auf  ein  Verschulden 

seinerseits,  es  sei  denn  1.  daß  es  ein  Haustier 
ist,  welches  er  zu  seinem  Erwerbe  gebraucht 
(s.  oben)  und  das  er  mit  der  erforderlichen 
Sorgfalt  bewacht  hat  oder  das  trotz  dieser 
Sorgfalt  den  Schaden  angerichtet  hätte,  oder 
2.  daß  ein  anderer  Aufsichtspflichtiger 
haftet.  Denn  auch  dieser  haftet  neben  dem 
Tierhalter  nach  ähnlichen  Grundsätzen  (§  834 
BGB.).  Tieraufsichtspflichtiger  ist  jeder,  der 
durch  Vertrag  die  Aufsicht  übernahm,  und 
zwar  nicht  nur  durch  Arbeitsvertrag,  der  die 
Tieraufsicht  hauptsächlich  oder  vorwiegend 
zum  Gegenstand  hat  (Kutscher,  Hirt,  Vieh- 

knecht3), Wärter,  Treiber  usw.),  sondern 
auch  z.  B.  durch  Leihvertrag  oder  Mietver- 

trag, durch  den  ein  fremdes  Pferd  für  einen 
Ritt  oder  eine  Ausfahrt,  ein  fremder  Hund 

>)  RGZ.  52  S.  117.  Vgl.  ferner  RGZ.  55 
S.  163,  J\V.  1907  S.  333. 

2)  Nur  körperliche,  real  greifbare  Schädigung 
macht  ersatzpflichtig,  nicht  aber  eine  ideelle, 
z.  B.  wenn  jemand  durch  ein  Tier  zu  einem 
Umweg  oder  Zeitverlust  gezwungen  wird. 

a)  Nicht  für  jeden  Knecht,  der  mit  Tieren 
zu  tun  hat,  ist  die  Uebertragung  einer  Auf- 

sichtspflicht anzunehmen,  vgl.  Entscheidung  des 
Reichsgerichts,  in  RGZ.  50  S.  248. 

für  die  Jagd,  der  Gemeindebulle  in  den  Stall 
genommen  wird.  Dieser  Tieraufsichtpflich- 
tige  haftet  aber  von  jeher  nur  für  Verschul- 

den: bei  ihm  ist  ja  nicht  die  „quasidelik- 

tische"  Tatsache  der  Tierhaltung  maß- 
gebend; er  kann  sich  durch  den  Nachweis, 

daß  er  die  im  Verkehr  erforderliche  Sorgfalt 
beobachtet  habe  oder  daß  der  Schaden  trotz 
Anwendung  dieser  Sorgfalt  erfolgt  sein 
würde,  exkulpieren,  und  zwar  ohne  Rück- 

sicht darauf,  ob  es  sich  um  „wilde"  oder 
Haustiere  handelt.  Vgl.  Reichsgerichtsent- 

scheidung in  RGZ.  76  S.  229. 

Trifft  den  Aufsichtpflichtigen  nur  teil- 
weises Verschulden,  so  ist  die  Teilung  der 

Haftung  zulässig.  Mehrere  Halter  desselben 
Tieres  haften  als  Gesamtschuldner.  Ist  der 
Geschädigte  selbst  schuld  oder  mit  schuld 
an  der  Schädigung,  so  entfällt  oder  es  min- 

dert sich  die  Haftung  des  Tierhalters  oder 

Aufsichtpflichtigen  um  den  pro  rata  zu  be- 
rechnenden Schuldanteil  des  Geschädigten 

laut  §  254  BGB.  Vgl.  Reichsgerichtsurteil 
in  RGZ.  71  S.  7. 

Obwohl  nun  scheinbar'sämttiche  Fragen  einer einfachen  Beantwortung  entgegengeführt  sind, 
taucht  doch  noch  ein  weites  Gebiet  juristischer 
Schwierigkeiten  auf.  Es  sei  nur  noch  folgendes 
kurz  erwähnt,  um  einige  der  wichtigsten  Fragen 
hier  wenigstens  anzudeuten. 

Eine  Ansicht  geht  dahin,  daß  sich  die  Haftung 
schon  um  den  Anteil  der  Mitwirkung  des 
Geschädigten  (nicht  erst  des  Verschuldens) 
mindere,  und  daß  z.  B.  die  Haftung  des  Tier- 

halters ganz  fortfalle,  wenn  der  Verletzte  sich 
der  Schädigung  durch  das  Tier  auf  eigene  Gefahr 
ausgesetzt  hat.  Hier  handelt  es  sich  dann  weiter 
darum,  inwieweit  der  Aufsichtspflichtige,  oder 
wer  sonst  durch  Vertrag  Handhabungen  mit  dem 
Tier  vorzunehmen  übernommen  hat  (Trainer, 
Hufschmied,  Dresseur),  gegenüber  dem  Tier- 

halter keinen  Anspruch  auf  Entschädigung  er- 
wirbt; ob  hier  durch  stillschweigenden  Vertrag 

oder  durch  Verkehrssitte  oder  auf  Grund  des 
Verhältnisses,  in  welchem  §  833  zu  §  834  BGB. 
steht,  eine  Haftung  ausgeschlossen  wird. 
Weiter  ob  bei  Gefälligkeitshandlungen 
(jemand  wird  von  einem  anderen  unentgeltlich 
auf  dessen  Wagen  genommen  und  kommt  durch 
das  Tier  zu  Schaden)  die  Tierhalterhaftung  von 
vornherein  als  abgedingt  zu  gelten  hat.  Weiter 
handelt  es  sich  um  die  schwierige  Frage  der 
Gefährdungsaufrechnung,  sei  es  daß  der 
Geschädigte  selbst  Gefahren  gesetzt  hat,  sei  es 
daß  der  Beschädigte  als  Tierhalter  in  Betracht 
kommt,  wenn  zwei  Tiere  einander  verletzt  haben. 
Die  allerschwierigsten  Fragen  aber  berühren  die 
Tierestat  selbst,  nämlich  nach  der  Richtung 
hin,  welche  Aeußerungen  des  Tieres  als  Ausfluß 
seiner  tierischen  Natur  —  von  einem  selb- 

ständigen, willkürlichen  Tun  des  Tieres  ver- 
ursacht, das  also  nicht  das  tut,  was  der  Mensch 

ihm  zudiktierte,  —  und  welche  als  von  mensch- 
lichem Tun  oder  höherer  Gewalt  veranlaßt 

und  verursacht  anzusehen  sind.  Hier  handelt 

es  sich  um  das  aus  dem  Strafrecht  in  das  Zivd- 
recht   übernommene   Problem   der  adäquaten 
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Verursachung,  welches  hier  nicht  näher  er- 
örtert werden  kann.  Wichtiges  über  die  Frage 

des  Grades  der  Verursachung  bei  einem  durch 
Tier  und  Kraftfahrzeug  entstandenen  Schaden 
und  das  „natürliche"  Benehmen  eines  Tieres 
siehe  in  dem  Reichsgerichtsurteil  in  RGZ.  82 
S.  113. 

IV.   Die    Haftpflicht   des    Kraftfahrzeug- 
halters. 

Die  besondere  Haftpflicht  des  Kraftfahr- 
zeughalters ist  geregelt  durch  das  Gesetz  vom 

3./V.  1909  (RGBl.  S.  437ff.)  §§  7ff.  Die 
Haftungsgrundsätze,  wie  sie  in  diesem  Ge- 

setz entsprechend  den  Haftungsgrundsätzen 
anderer  Gesetze  festgelegt  sind  und  wie  sie 
den  oben  sub  I  gegebenen  Darlegungen  ent- 

sprechen, haben  sich  erst  während  der  Gesetz- 
weidung  dieses  Entwurfs  verwirklicht.  Der 
erste  am  l./III.  1906  dem  Reichstag  vorge- 

legte Entwurf  schloß  sich  dem  Gedanken  der 
Gefährdungshaftung  des  Reichshaftpflicht- 

gesetzes an,  der  zweite  Entwurf  von  1908 
aber,  der  wegen  der  im  Dezember  1906  er- 

folgten Auflösung  des  Reichstags  notwendig 
geworden  war,  ging  von  ganz  anderen  Grund- 

sätzen aus  und  ließ  nur  eine  Verschuldens- 
haftung mit  einigen  Abweichungen  im  Sinne 

einer  Gefährdungshaftung  gelten.  Diese 
Gesichtspunkte  drangen  aber  nicht  durch, 
die  Kommission  kehrte  zu  dem  Begriff  der 
Gefährdungshaftung  zurück,  setzte  nur  an 

Stelle  des  Begriffs  der  „höheren  Gewalt" 
den  des  „unabwendbaren  Ereignisses".  Auch 
in  einigen  anderen  Punkten  wich  man  von 
den  im  Haftpflichtgesetz  geltenden  Gesichts- 

punkten ab  und  schloß  Kompromisse,  die 
nach  Lage  der  Dinge  aber  sehr  wohl  zu  einer 
brauchbaren  Regelung  geführt  haben. 

Der  wesentliche  Inhalt  dieser  Haftpflicht 
ist  folgender:  „Wird  bei  dem  Betrieb  eines 
Kraftfahrzeuges  ein  Mensch  getötet,  der 
Körper  oder  die  Gesundheit  eines  Menschen 
verletzt  oder  eine  Sache  beschädigt,  so  ist 
der  Halter  des  Fahrzeuges  verpflichtet,  dem 
Verletzten  den  daraus  entstehenden  Schaden 

zu  ersetzen"  (§  7  Abs.  1).  Das  ist  die  grund- 
legende Gesetzesbestimmung.  Sie  läßt  die 

Schadenersatzpflicht  entstehen  aus  zwei 
Tatsachen:  1.  der  Schädigung  eines  Men- 

schen oder  einer  Sache,  und  2.  dem  Umstand, 
daß  diese  Schädigung  beim  Betrieb  eines 
Kraftfahrzeuges  geschah. 

„Betrieb"  liegt  vor,  wenn  sich  das  Fahr- 
zeug in  Eigenbewegung  befindet;  diese 

„Eigenbewegung"  ist  unabhängig  von  der 
Frage,  ob  der  Motor  abgestellt  ist;  auch  ein 
auf  abschüssiger  Bahn  ohne  Motorantrieb 

fahrendes  Kraftfahrzeug  ist  im  „Betrieb". 
Bestritten  ist,  ob  ein  während  des  Betriebs 
haltendes  Fahrzeug  in  Betrieb  ist;  aber  diese 
Frage  dürfte  zu  bejahen  sein,  büßt  aber  an 
Bedeutung  ein  dadurch,  daß  der  Kraftfahr- 

zeughalter noch  durch  zwei  wichtige  andere 
Bedingungen  seiner  Haftpflicht  geschützt 
ist,  nämlich  1.  durch  die  Forderung  des  ur- 

sächlichen Zusammenhanges  des  Be- 
triebsvorgangs mit  dem  Unfall,  2.  durch  die 

Haftpflicht befreiung  bei  Un  abwendbar  - 
keit  des  Ereignisses.  Unfall  und  Schaden 
müssen  örtlich  und  zeitlich  zusammenhängen, 
ein  Unfall  bei  Aufräumungsarbeiten  nach 
dem  Zusammenstoß  ist  nicht  mehr  Betriebs- 

unfall. Ein  ursächlicher  Zusammenhang  im 
Rechtssinne  nach  der  feststehenden  Ansicht 
des  Reichsgerichts  ist  nur  dann  gegeben, 
wenn  die  nur  mittelbar  eingetretene  Folge 
des  Unfalls  nicht  in  einem  so  entfern- 

ten Zusammenhang  mit  dem  Vorgang  steht, 
daß  er  nach  der  Auffassung  des  Lebens  und 
der  allgemeinen  Erfahrung  nicht  mehr  in 
Betracht  gezogen  werden  kann  (z.  B.  ein 
Wagen  kommt  vom  Wege  ab  und  der  In- 

sasse wird  vom  Blitz  getroffen;  das  könnte 
man  nicht  mehr  als  Fehlerfolge  des  falschen 
Fahrens  ansehen).  Wenn  ein  von  einem 
heransausenden  Kraftwagen  Gefährdeter  sich 
in  Sicherheit  zu  bringen  sucht  und  dabei  zu 
Schaden  kommt,  so  tritt  die  Haftpflicht  nur 
ein,  wenn  der  Gefährdete  bei  seinem  Ver- 

halten normal  und  vernünftig  gehandelt 

hat,  also  wie  man  von  verständigen  Durch- 
schnittsmenschen erwarten  kann.  Das  führt 

eng  in  die  Frage  der  Unabwendbarkeit 
des  schädigenden  Ereignisses.  Die  Ersatz- 

pflicht wird  nach  §  7  KrFG.  ausgeschlossen, 
„wenn  der  Unfall  durch  ein  unabwendbares 
Ereignis  verursacht  wird,  das  weder  auf 
einem  Fehler  in  der  Beschaffenheit  des 
Fahrzeugs  noch  auf  einem  Versagen  seiner 
Verrichtungen  beruht.  Als  unabwendbar 
gilt  ein  Ereignis  insbesondere  dann,  wenn  es 
auf  das  Verhalten  des  Verletzten  oder  eines 
nicht  bei  dem  Betriebe  beschäftigten  Dritten 
oder  eines  Tieres  zurückzuführen  ist  und  so- 

wohl der  Halter  als  der  Führer  des  Fahr- 
zeugs jede  nach  den  Umständen  des  Falles 

gebotene  Sorgfalt  beobachtet  hat". 
Der  liier  festgelegte  Begriff  der  „Unab- 

wendbarkeit" weicht  bewußt  von  dem  der 
„höheren  Gewalt"  ab.  Es  handelt  sich  um  ein 
von  außen  kommendes  Ereignis,  das  nicht 
von  innen  abgewandt  werden  konnte.  Tätig- 

keit und  Verhalten  der  beim  Betriebe  des 

Kraftfahrzeugs  beschäftigten  Personen  ge- 
hören dabei  zum  inneren  Vorgang,  sind 

also  zu  vertreten  und  helfen  nicht  Unab- 
wendbarkeit zu  begründen;  aber  bezüglich 

der  von  außen  kommenden  Vorgänge  ist 
der  Kraftfahrzeughalter  durch  das  Gesetz 
günstiger  gestellt,  als  wenn  er  sich  nur  mit 
„höherer  Gewalt"  entschuldigen  könnte. 
Denn  Ereignisse,  die  mit  gewisser  Häufigkeit 
eintreten,  wurden  vom  Reichsgericht  nicht 
mehr  als  höhere  Gewalt  angesehen  (scheu 
werdende  Pferde,  in  das  Auto  hineinlaufende 
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Kinder  usw.),  während  hier  dem  Fahrzeug- 
halter der  Beweis  zugelassen  ist,  auch  in 

solchem  Falle  die  tatsächliche  Unabwend- 
barkeit  im  einzelnen  Falle,  die  von  ihm 
selbst  beobachtete  größtmögliche  Sorgfalt 
und  das  Verschulden  des  Verletzten  oder  dgl. 
darzutun  (vgl.  auch  §  9  des  Gesetzes).  Die 
Hauptfrage  stellt  sich  hier  also  darauf  ab, 
wie  das  Verhalten  des  Verletzten  oder  eines 
Dritten  oder  eines  Tieres  sich  zum  Verhalten 
des  Kraftwagenführers  verhält.  Aehnliche 
Abwägung  tritt  nach  §  17  KrFG.  auch  ein, 
wenn  mehrere  Kraftfahrzeuge  einen  Unfall 
verursachen,  was  oft  recht  schwierige  Aus- 

einandersetzungen u.  a.  bedingt  (vgl.  RG. 
Entsch.  in  RGZ.  87  S.  64  und  92  S.  143). 
Näher  kann  auf  diese  Probleme  hier  nicht  ein- 

gegangen werden.  Von  ihrer  Beantwortung 
im  einzelnen  Fall  hängt  die  Haftung  des 
Fahrzeughalters  im  einzelnen  Falle  ab.  Ab- 

gesehen davon  wird  nach  §  8  des  Gesetzes 
die  grundsätzliche  Kraft fahrzeughalterhaf- 
tung  aufgehoben  für  zwei  Gruppen  von 
Fällen:  1.  wenn  der  Verletzte  oder  die  be- 

schädigte Sache  durch  das  Fahrzeug  selbs. 
befördert  wurde  oder  der  Verletzte  bei  dem 
Betriebe  tätig  war;  denn  hier  benutzt  der 
Verletzte  selbst  den  verlängerten  Arm  des 
Fahrzeughalters  und  bedient  sich  im  eigenen 
Interesse  dieses  Armes;  2.  wenn  der  Unfall 
durch  ein  Lastfahrzeug  mit  höchstens  20 
Kilometer  Geschwindigkeit  (auf  ebener  Bahn) 
geschieht;  denn  hier  wird  der  Rest  des 
Verschuldungsgedankens,  der  ja  in  der 
Eigengefahr  des  Instruments  wegen  seiner 
Schnelligkeit  gelegen  ist,  durch  die  ab- 

solute Langsamkeit  des  Fahrzeugs  auf- 
gehoben. 

Grundsätzlich  und  in  erster  Linie  haftet 

der  „Halter"  des  Fahrzeugs.  Das  Reichs- 
gericht hat  in  ständiger  Rechtsprechung  den 

Begriff  des  Kraftfahrzeughalters  klar  heraus- 
gebildet und  ihn  daliin  festgelegt,  daß  Halter 

ist,  wer  das  Fahrzeug  für  eigene  Rechnung 
oder  in  eigenem  Interesse  in  Gebrauch  hat 
und  die  umfassende  Verfügungsgewalt  über 
den  Betrieb  des  Fahrzeugs  besitzt.  Dieser 
Verfügungsgewalt  muß  das  Moment  der 
Dauer  eigen  sein,  das  Moment  der  Sorge  und 
Pflege  für  das  Fahrzeug  (ähnlich  wie  beim 
Tier).  Besitz  des  Fahrzeugs  ist  nicht  wesent- 

lich für  die  Haltereigenscnaft,  auch  wer  das 
Fahrzeug  in  Kommission  hat,  ist  Halter;  auch 
ein  Mieter  kann,  wenn  er  die  Pflege  des  Fahr- 

zeugs für  eine  gewisse  Dauer  übernommen 
hat,  Halter  sein,  nicht  aber  wenn  er  nur  für 
bestimmte  Fahrten  gemietet  hat.  Neben 
dem  Halter  aber  haftet  (nach  §  18  in  den 
Fällen  des  §  7)  auch  der  Führer,  wenn  der 
Schaden  durcn  sein  Verschulden  verursacht 

ist  (Verschuldenshaftung  mit  zunächst  regel- 
mäßig gegebener  Vermutung  seines  Ver- 

schuldens, das  er  durch  Beweis  der  Nicht- 

schuld, d.h.  der  Anwendung  erhöhter  Berufs- 
sorgfalt1), zu  entkräften  hat). 

Die  Ersatzansprüche  sind  in  §§  10  und 
11  des  Gesetzes  geregelt  und  zwar  der  Fall 
der  Tötung  und  der  Fall  der  Verletzung  und 
der    Gesundheitschädigung.     Im   Falle  der 
Tötung  ist  der  Schadensersatz  durch  Ersatz 
der  Kosten  einer  versuchten  Heilung  sowie 
des  Vermögensnachteils  zu  leisten,  die  der 
Getötete  durch  Aufhebung  oder  Verminde- 

rung   seiner    Erwerbsfähigkeit    oder    durch 
Vermehrung  seiner  Bedürfnisse  erlitten  hat. 
Schmerzensgeld    oder   ideale    Verluste   sind 
nicht  zu  ersetzen.   Wer  gegen  den  Getöteten 
einen    gesetzlichen  Anspruch  auf  Unterhalt 
hatte,  kann   ebenfalls   Schadenersatz  (nach 
näherer  Maßgabe  des   §  10  Abs.  2  des  G.) 
verlangen.  Im  Falle  der  Körperverletzung 
oder    der    Gesundheitsschädigung,    die 
nicht  den  Tod  herbeiführen,  ist  nur  der  Ver- 

letzte anspruchsberechtigt.     Auch  hier  sind 
Heilungskosten,   Vermögensnacht  eile  infolge 
der    Erwerbsverminderung    oder    Bedürfnis- 

vermehrung zu  ersetzen.  Diese  Folgen  können 
auch  später  erst  eintreten  oder  erkannt  wer- 

den, müssen   aber  als  in  ursächlichem  Zu- 
sammenhang mit  dem  Unfall  stehend  ärzt- 

licherseits erklärt  worden  sein.    Die  öffent- 
lich-rechtlichen   Versicherungsträger   (Kran- 

kenkassen,     Berufsgenossenschaften,      Ver- 
sicherungsanstalten) haben  ein  Anrecht,  sich 

für  ihre  Aufwendungen  an  der  Haftpflicht- 
summe schadlos  zu  halten.  Bei  privaten  Ver- 

sicherungen tritt  deren  Leistung  an  den  Ver- 
letzten zu  der  Leistung  des  Haftpflichtigen 

hinzu.  Was  zu  den  Heilungskosten  oder  dem 
Vermögensschaden  gehört  und  was  berech- 

tigte erhöhte  Bedürfnisse  sind,  ist  nach  ob- 
jektiven Maßstäben  zu  beurteilen. 
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in    dtm   Hauptwerk   von    Lass  u.   Maier    (s. 
oben)  weitere  IJteraturangaben  auf  S.  XIXjXX. 

O.    G.    Schwarz,    Die   Haftung   des    Tier- 

>)  Vgl.  die  Bestimmungen  der  Bundesrats- 
verordnung über  den  Verkehr  mit  Kraftfahr- 

zeugen, wo  die  besonderen  Pflichten  des Führers  festgelegt  sind. 
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halters,  Berlin  1905.  —  H.  Kluge,  Die  volks- 
wirtschaftlichen Grundingen  für  die  Haftung 

des  Tierhalters  im  BGB.,  Jena  1905.  — 
W.  Röscher,  Haftung  für  Tierschäden  nach 
dem  durch  BG.  v.  30.1  V.  1908  abgeänderten 
§  S33  BGB.,  Leipzig  1909.  —  L.  v.  Reichet, 
Wie  haftet  man  für  seine  Tiere  nach  dem  neuen 
G.  v.  SO./ V.  1908?  Berlin  1910.  —  W.  Ch. 
Francice,  Tierhalterhaftung.  Die  besondere 

Tlaftnng  des  Tierhalters  und  des  Tieraufnchts- 
pflichtigen  nach  dem  BGB..  Hannover  1911  — 
Drucksache  Nr.  538  des  Reichstags  v.  10.JXI1. 
1907  (Entwurf  eines  G.  betr.  die  Aenderung  des 
§  883  BGB.  nebst  Begründung).  —  Ferner  eine 
sehr  reichhaltige  Zeitschriftenliteratur. 

Kommentare  zum  Kraftfahrzeuggesetz  (größere 
und  kleinere)  von:  v.  Damm  (Breslau  1910), 

Eger  (7.  Aufl.,  Hannover  1912),  Gordan  (Mün- 
chen 1909),  Hallbauer  (Leipzig  1910),  Hüpfet 

(Nürnberg  1911),  Kirchner  (3.  Aufl.,  Berlin 
1915),  Krause  (Hannover  1909),  Kröner 
(Berlin  1909),  Neukirch- Rosenmeyer  (Halle 
1910),  Seuffert  (München  1910),  Schmid- 
Wagner  (Stuttgart  1910),  Waldeclc  (Berlin 
1910),  Isaac,  Das  Recht  des  Automobils,  2.  Aufl., 
(Berlin  1907).  Alexander  Elster. 

Haftpflichtversicherung. 
1.  Begriff  und  Wesen.  2.  Wirtschaftliche 

Bedeutung.  3.  Geschichtliche  Entwicklung. 
4.  Unternehmungsformen.  5.  Versicherungs- 

bedingungen.    6.  Statistik. 
1.  Begriff  und  Wesen.  Das  Reichsgesetz 

über  den  Versicherungsvertrag  umschreibt  in 
§  149  den  Begriff  der  Haftpflichtversicherung 
dahin,  daß  bei  ihr  der  Haftpflichtversicherer 
verpflichtet  ist,  dem  Versicherungsnehmer  die 
Leistung  zu  ersetzen,  die  dieser  auf  Grund  seiner 
Verantwortlichkeit  für  eine  Wcährend  der  Ver- 

sicherungszeit eintretende  Tatsache  an  einen 
Dritten  zu  bewirken  hat.  Allein  diese  Definition 
entspricht  nicht  der  zurzeit  in  Deutschland 
bestehenden  Haftpflichtversicherung;  denn  einer- 

seits werden  durch  diese  keineswegs  alle  denk- 
baren Haftpflichtfälle  (vgl.  Art.  „Haftpflicht") 

erfaßt,  andererseits  schließt  die  Versicherungs- 
praxis einzelne  Verbindlichkeiten  ein,  die  gar 

keine  Haftpflichtfälle  sind. 
Der  Schaden,  der  einem  anderen  zu  ersetzen 

ist,  kann  sich  an  einer  Person  in  der  Form  der 
Tötung  oder  Körperverletzung  betätigen,  oder 
aber  an  einer  Sache  in  der  Form  der  Sach- 

beschädigung. Danach  unterscheidet  man  Ver- 
sicherung gegen  Haftpflicht  aus  Körper- 

verletzung und  Gesundheitsschädigung  und 
Versicherung  gegen  Haftpflicht  aus  Sach- 

beschädigung. Eine  dritte' Art  liegt  vor, wenn  das  beschädigte  Objekt  ein  fremdes  Ver- 
mögen ist,  das  in  seiner  Gesamtheit  durch  fahr- 
lässige Amtsführung  oder  ähnliches  Verhalten 

benachteiligt  worden  ist;  dies  ist  bei  der  Haft- 
pflichtversicherung der  Beamten,  Rechtsanwälte, 

Aufsichtsräte  usw.  der  Fall;  man  spricht  hier  von 
einer  Versicherung  der  Haftpflicht  aus  Ver- 

letzung   der    Amts-    oder    Berufspflicht. 
Die  Haftpflichtversicherung  zerfällt  wieder 

in  zahlreiche  Unterarten,  je  nach  dem  Berufe, 

dem  Stand,  der  Beschäftigung  des  Haftpflich- 
tigen. Man  unterscheidet  u.  a.  die  folgenden:  für 

Landwirte.  Arbeitgeber,  Spediteure,  Fracht- 
führer, Pferde-  und  Fuhrwerksbesitzer,  Haus- 

und Grundbesitzer,  Unternehmer  von  Kunst- 
und  Industrieausstellungen  oder  Theatern,  Gast- 

wirte, Hoteliers,  Bauherren,  Automobilisten, 
Vereine,  Aerzte,  Apotheker,  Chemiker,  Genossen- 

schaftsverwaltungen, Straßenbahnen,  Gemein- 
den, Beamte,  Rechtsanwälte  u.  dgl.  m.  Eine 

Art  der  Haftpflichtversicherung,  die  gegen 
Schäden  auf  Grund  des  Reichsgesetztes  vom 
7./VI.  1871  (betr.  die  Verbindlichkeit  zum 
Schadenersatz  für  die  bei  dem  Betriebe  von 

Eisenbahnen,  Bergwerken,  Fabriken  usw.  herbei- 
geführten Tötungen  und  Körperverletzungen) 

besteht,  wurde  früher  oft  allein  ins  Auge  gefaßt, 
wenn  von  Haftpflichtversicherung  die  Rede  war. 
Sie  ist  für  Deutschland  nur  noch  von  historischer 

Bedeutung  als  Vorläufer  der  sozialen  Unfall- 
versicherung der  Arbeiter. 

Die  Streitfrage,  ob  es  überhaupt  gerecht- 
fertigt ist,  von  der  Haftpflichtversicherung  als 

einer  besonderen  Versicherungsgattung 
zu  reden,  nicht  vielmehr  jede  Haftpflicht- 

versicherung als  Unterart  einer  anderen  Ver- 
sicherungsgruppe aufzufassen,  ist  jetzt  gelöst. 

Daß  der  Haftpflichtversicherung  eine  Sonder- 
stellung gebührt,  zeigt  ein  Blick  auf  ihre  ju- 

ristischen und  technischen  Eigentümlich- 
keiten, die  sie  gegenüber  anderen  Versiche- 

rungsarten hat. 
a)  Während  bei  allen  anderen  Versicherungen 

es  sich  stets  nur  um  eine  Ursache  handelt,  die 
den  Schaden  und  damit  den  Ersatzanspruch 
herbeiführt,  müssen  bei  der  Haftpflichtversiche- 

rung stets  zwei  Ursachen  vorhanden  sein, 
damit  man  von  einem  Versicherungsfall  reden 
kann.  Ein  Dritter  muß  einen  Schaden  erleiden 
(tatsächliche  Ursache)  und  ein  Anderer  muß 
durch  Vertrag  oder  durch  eine  Gesetzesvorschrift, 
durch  Richterspruch  (rechtliche  Ursache)  ver- 

pflichtet sein,  den  Schaden  zu  vergüten.  Indem 
man  nun  die  zweite  Ursache  ins  Auge  faßte, 
versuchte  man  zu  konstruieren:  die  Haftpflicht- 

versicherung ist  nur  eine  Erscheinungsform 
anderer  Versicherungsarten,  der  Feuer-,  der 
Unfallversicherung  usw.,  sofern  nämlich  die 
tatsächliche  Ursache  ein  Brandschaden  oder 
ein  körperlicher  Unfall  ist,  für  den  nach  dem 
Gesetz  eine  Ersatzpflicht  besteht.  Allein  in 
Hinblick  auf  diese  Tatsache  die  Selbständig- 

keit einer  Haftpflichtversicherung  leugnen  zu 
wollen,  geht  nicht  an;  denn  schon  die  Existenz 
von  Versicherungsgesellschaften,  die  gegen  die 

Haftpflicht  schlechthin  versichern,  ohne  Rück- 
sicht auf  die  tatsächliche  Ursache,  beweist 

die  Unrichtigkeit  jener  in  der  Theorie  nun- 
mehr als  überwunden  anzusehenden  früher 

herrschenden  Konstruktion. 

b)  Die  Haftpflichtversicherung  kann  eines 
Substrats,  einer  Vermögensunterlage,  entbehren. 
Auch  wer  mittellos  ist,  kann  im  Betrag  unge- 

heuerer Summen  haftpflichtig  werden.  Er  kann 
sich  gegen  diese  etwa  entstehende  Haftpflicht  ver- 

sichern, obwohl  er  in  einem  Haftpflichtfalle  nichts 
zu  zahlen  hätte,  da  er  nichts  zahlen  könnte.  Das 
Vermögen,  wie  es  häufig  angenommen  wird,  kann 
also  nicht  —  wenigstens  nicht  in  allen  Fällen 
—    als    Substrat    der    Haftpflichtversicherung 
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angesehen  werden.  Die  Haftpflichtversicherung 
entbehrt  vielmehr  regelmäßig  eines  Substrats. 
Ein  Substrat  ist  —  was  allerdings  bestritten 
wird  —  nur  vorhanden,  wenn  ausdrücklich  ein 
Haftpflichtgut  bestimmt  ist,  das  allein  zwecks 
Deckung  des  erwachsenen  Schadens  angegriffen 
werden  darf,  wie  bei  der  Haftpflichtversicherung 
des  Reeders  bei  Schiffskollisionen  nur  das  kolli- 

dierende Schiff. 

c)  Ein  Interessennachweis  ist  zum  Ab- 
schluß der  Versicherung  nicht  erforderlich.  Auch 

ohne  daß  der  Versicherte  Beziehungen  zu  einem 
Objekt  hat,  kraft  deren  er  durch  Tatsachen,  die 
dieses  Objekt  betreffen,  einen  Schaden  erleiden 
kann,  ist  es  ihm  möglich,  eine  Haftpflicht- 

versicherung abzuschließen.  Das  folgt  schon  aus 
dem  Umstand,  daß  ein  Substrat  fehlen  kann. 
In  der  Regel  wird  allerdings  das  wirtschaftliche 
Interesse  des  Versicherten  für  den  Abschluß 

einer  Haftpflichtversicherung  ausschlaggebend 

■sein,  aber  juristisch  ist  ein  Interessennachweis 
im  Gegensatz  zu  allen  Sachversicherungsarten 
nicht  nötig.  Die  Gründe  hierfür  liegen  in  der 
Art  der  Leistung  der  Ersatzsumme,  in  der  Un- 
walirscheinlichkeit  eines  Betragsfalles  hierbei 
von  seiten  des  Versicherten. 

d)  Das  Risiko,  der  Versicherungswert,  kann 
gänzlich  unmeßbar  sein  und  ist  es  tatsächlich 
auch  in  vielen  Fällen.  Bei  den  eigentlichen 
Sachversicherungen  ist  ein  Objekt  vorhanden; 
mehr  als  dessen  Wert  hat  der  Versicherer  nie 
zu  ersetzen.  Bei  den  Personenversicherungen 
ist  stets  eine  feste  Summe  fixiert,  mag  es  sich 
um  Erleben,  Tod  oder  Unfall  handeln.  Anders 
bei  der  Haftpflichtversicherung.  Ob  der  gegen 
Haftpflicht  Versicherte  Millionär  oder  Bettler 
ist,  kann  er  gleichmäßig  auf  unbegrenzte  Summen 
haftpflichtig  werden.  Das  Vermögen  des  Ver- 

sicherten bietet  daher  keinen  Maßstab  für  die 

Risikobemessung ,  wenn  der  Versicherer  die 
Haftpflicht  unbegrenzt  übernimmt.  Auch  in 
dem  meist  unbekannten  Ersatzberechtigten 
findet  der  Versicherer  keine  Hilfe  für  die  Risiko- 
bemessung. 

e)  Die  Unmeßbarkeit  des  Risikos  veranlaßt 

häufig  die  Beschränkung  der  Versiche- 
rungssumme. Mit  dieser  Beschränkung  sinkt 

aber  die  Bedeutung  der  Haftpflichtversicherung 
naturgemäß.  Ist  die  Versicherungssumme  un- 

begrenzt, so  kann  weder  eine  Ueberversicherung 
noch  eine  Unterversicherung  vorhanden  sein. 
Ist  die  Versicherungssumme  beschränkt,  so  kann 
von  einer  Ueberversicherung  ebenfalls  nicht  die 

Rede  sein;  denn  eine  Bereicherung  des  Ver- 
sicherten ist  der  Natur  der  Sache  nach  ausge- 

schlossen. Eine  Unterversicherung  ist  bei  be- 
schränkter Versicherungssumme  nur  möglich, 

falls  ausdrücklich  eine  Quotenversicherung  ver- 
einbart worden  ist. 

f)  Die  richtige  Prämienbemessung  ist 
äußerst  schwierig,  namentlich  wenn  keine  Maxi- 

malversicherungssumme vorhanden  ist.  Hieraus 
erklärt  sich  die  übliche  Beschränkung  auf  eine 
Maximalsumme. 

g)  Die  Gefahr  bei  der  Haftpflichtversiche- 
rung ist  eine  rein  juristische:  die  rechtliche 

Nötigung  einen  Schaden  zu  ersetzen  und  sich 
gegen  (ev.  unberechtigte)Schadenersatzansprüche 
zu  verteidigen.  Aus  diesen  wie  aus  anderen  Grün- 

den ist  die  Haftpflichtversicherung  als  Rechts- 
schutzversicherung   bezeichnet  worden. 

Diese  Aufzählung  der  wichtigeren  Eigen- 
tümlichkeiten der  Haftpflichtversicherung  be- 

weist, daß  sie  weder  den  Personen-  noch  den 
Sachversicherungen  zuzuzählen,  beiden  vielmehr 
zusammen  mit  anderen  Versicherungsarten  als 
dritte  selbständige  Versicherungsgruppe  (Ver- 

mögenswertversicherungen) zur  Seite  zu 
stellen  ist. 

2.  Wirtschaftliche  Bedeutung.  Die  wirt- 
schaftliche Bedeutung  der  Haftpflicht- 

versicherung ist  überaus  beachtenswert. 
Wenn  die  Motive,  die  zum  Abschluß  eines  Haft- 

pflichtversicherungsvertrages führen,  auch  im 
Einzelfall  durchaus  verwerflich  sein  können,  — 
man  will  vielleicht  die  Verantwortlichkeit  von 

sich  abschieben,  —  so  sind  die  Wirkungen  doch 
wohl  in  den  meisten  Fällen  überaus  gute,  sozial 
wertvolle:  die  Versorgung  der  Mitmenschen, 
denen  ein  Schaden  erwachsen  ist,  ohne  daß  sie 
ein  Verschulden  trifft. 

Je  nach  der  gesetzlichen  Normierung  der 
Haftpflicht  kann  die  wirtschaftliche  Bedeutung 
größer  oder  geringer  sein.  Der  Geist  der  neueren 
deutschen  Gesetze  ist  getragen  von  dem  Prinzip 
der  sozialen  Verantwortlichkeit,  und  dement- 

sprechend ist  die  Haftpflicht  äußerst  scharf 

ausgeprägt  worden,  so  daß  die  Haftpflicht- 
versicherung geradezu  eine  Notwendigkeit  für 

viele  Bevölkcrungsklassen  geworden  ist. 

Die  Aufgabe  des  Schadenersatzes  ist  nament- 
lich die  Ausgleichung  der  in  der  Rechtssphäre 

des  Verletzten  eingetretenen  Störung.  Diese 
wird  durch  die  Haftpflichtversicherung  in  ver- 

stärktem Maße  und  in  sicherer  Weise  erreicht. 
Daß  im  Einzelfall  die  Haftpflichtversicherung, 
ebenso  wie  fast  jede  Versicherung,  Veranlassung 
zum  Mißbrauch  geben,  die  Fahrlässigkeit  erhöhen 
kann,  ist  möglich.  Aber  deswegen  etwa  die 
Versicherung  als  unmoralisch  zu  bezeichnen, 
wie  es  früher  oft  geschah,  ist  nicht  statthaft, 

zumal  die  Gesetzgebung  wie  auch  die  Ver- 
sicherungsanstalten selbst  die  technische  Mög- 

lichkeit haben,  eine  vermehrte  Fahrlässigkeit 

der  Versicherten  hintanzuhalten  (durch  Anord- 
nung der  Selbstbeteiligung  der  Versicherten). 

3.  Geschichtliche  Entwicklung.  Die 
Geschichte  der  Haftpflichtversicherung  ist  aufs 

engste  verbunden  mit  der  Entwicklung  der  Haft- 
pflicht (s.  d.  Art.).  Daraus  ergibt  sich,  daß  die 

Haftpflichtversicherung  erst  mit  der  modernen 
verschärften  Haftpflichtgesetzgebung  sich  aus- 

gebreitet hat  und  in  Deutschland  zu  großer  Blüte 

gelangt  ist. 
Die  erste  Haftpflichtversicherungsgesellschaft 

entstand  in  Deutschland  mit  dem  Inkrafttreten 

des  Reichshaftpflichtgesetzes  im  Sommer  1871. 
Es  war  die  Allgemeine  Unfallversicherungsbank 
zu  Leipzig.  Ihre  Organisation  war  grundlegend 
für  alle  späteren  Gesellschaften.  Sie  war  auf 

Gegenseitigkeit  gegründet  und  versicherte  ledig- 

lich gegen  die  Folgen  der  gewerblichen  Haft- 
pflicht. Eine  Zweiganstalt,  1873  gegründet,  die 

deutsche  Unfallversicherungsgenossenschaft,  ver- 
sicherte   die    sog.    nichthaftpflichtigen    Unfälle. 

Neben  diesen  Leipziger  Gesellschaften,  die 
die  erste  Stelle  einnahmen,  waren  in  den  70er 

Jahren  mehrere  andere  Anstalten  vorhanden, 

die  gegen  die  gewerbliche  Haftpflicht  ver- sicherten.   Zum  Teil  bestehen  diese  noch  heute. 

Aus  den  Lücken  der  Sozialgesetzgebung  und 

den  Haftpflichtbestimniungen  der  Landesgesetze 
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entnahmen  die  Gesellschaften  zunächst  den  Boden 

für  die  jetzige  Haftpflichtversiche- 
rung. Erst  seitl893  wird  die  Haftpflichtversiche- 

rung in  Deutschland  in  größerem  Maßstabe 
betrieben.  Im  Anschluß  an  die  Unfallversiche- 

rungsbranche nahmen  viele  Gesellschaften  die 
meist  gut  rentierende  Haftpflichtversicherung  auf. 
Bahnbrechend  wirkte  der  Allgemeine  Deutsche 
Versicherungsverein  a.  G.  in  Stuttgart  unter 
Molt.  Die  durch  Einführung  des  Bürgerlichen 
Gesetzbuchs  bewirkte  Vereinheitlichung  und  zu- 

gleich Verschärfung  der  Haftpflichtrechtsbestim- 
mungen haben  diesem  Versicherungszweige  einen 

neuen  Aulschwung  gebracht.  Die  allgemeinen 
wirtschaftlichen  Verhältnisse,  namentlich  die 
Geldentwertung,  die  Warenverteuerung  in  der 
Zeit  nach  dem  Weltkriege  haben  die  Haftpflicht- 

versicherung vor  sehr  schwierige  Aufgaben  ge- 
stellt, da  eine  entsprechende  Prämienerhöhung 

nicht  allgemein  durchführbar  ist. 
Die  Geschichte  der  Haftpflichtversicherung 

in  anderen  Ländern  ist  ohne  besonderes 
Interesse,  da  hier  die  Entwicklung  entweder 
der  deutschen  analog  verlief  oder  hinter  der 
deutschen  zurücksteht. 

4.  Unternehmungsformen.  Vorwiegend 
wird  die  Haftpflichtversicherung  im  Inlande  wie 
im  Auslande  von  Aktiengesellschaften  be- 

trieben. Die  meisten  Aktiengesellschaften  führen 
nicht  ausschließlich  den  Haftpflichtzweig,  viel- 

mehr nur  in  Verbindung  mit  der  Unfallver- 
sicherung, oft  neben  anderen  Zweigen.  Auch  der 

Versicherungsverein  auf  Gegenseitigkeit 
spielt  als  Unternehmungsform  eine  große  Rolle. 
Die  größte  deutsche  Haftpflichtversicherungs- 

anstalt hat  diese  Rechtsform.  Im  übrigen  aber  ist 
es  für  die  meisten  Haftpflichtversicherungsvereine 
auf  Gegenseitigkeit,  namentlich  in  Deutschland, 
charakteristisch,  daß  sie  nur  einen  beschränkten 
Wirkungskreis  haben.  Entweder  ist  dieser 
örtlich,  oder  beruflich  oder  in  bezug  auf  die 
Haftpflichtart  begrenzt.  So  bestehen  Haftpflicht- 

versicherungsvereine von  Hausbesitzern,  von 
einzelnen  anderen  Industrien,  von  Landwirten 
oft  nur  einer  Provinz  u.  dgl.  m.  Versicherungs- 

organisationen, die  nicht,  wie  die  bisher  er- 
wähnten, privatrechtlicher  Natur  sind,  sondern 

auf  öffentlich  rechtlicher  Grundlage  be- 
ruhen, sind  seit  1800  von  einigen  Berufs- 

genossenschaften  eingerichtet  worden.  1900 
haben  sich  die  Aktiengesellschaften  und  der 
erwähnte  große  Gegenseitigkeitsverein  zu  einem 
Verbände  zusammengeschlossen,  dem  „Ver- 

band der  in  Deutschland  arbeitenden  Unfall- 

und  Haftpflichtversicherungs-Gesellschaften". 
Diesem  gehörten  1920  von  41  Gesellschaften 
38  an. 

5.  Versicherungsbedingungen.  Die  Ver- 
sicherungsbedingungen der  kartellierten  Ge- 

sellschaften sind  seit  1900  gleichlautend,  wie 
fliese  Gesellschaften  auch  einen  einheitlichen 
Minimalprämientarif  aufgestellt  hatten.  Die 
herrschenden  Bedingungen  der  übrigen  Ver- 

sicherungsanstalten weichen  bald  in  dieser,  bald 
in  jener  Beziehung  voneinander  ab.  Grundlage 
aller  bildet  jedoch  das  Reichsgesetz  über  den 
Versicherungsvertrag  vom  30./V.  1908,  wo- 

selbst in  den  §§  149  bis  158  die  Haftpflichtver- 
sicherung behandelt  wird. 

Den  folgenden  Ausführungen  hegen  die 
Kartellbedingungen   der  großen   deutschen  An- 

stalten  sowie    die    Bestimmungen    des    Reichs- 
gesetzes zugrunde. 

Ersetzt  werden  von  den  Gesellschaften  ent- 
weder in  unbegrenzter  Höhe  (jetzt  sehr  selten) 

oder  bis  zu  den  im  Versicherungsvertrag  ver- 
abredeten Summen  mit  oder  ohne  Selbstbeteili- 

gungsquote des  Versicherungsnehmers  die- 
jenigen seiner  Entschädigungszahlungen,  welche 

der  Versicherungsnehmer  in  seinen  im  Ver- 
sicherungsschein angegebenen  Eigenschaften  hat 

leisten  müssen.  Dabei  kann  es  sich,  wie  er- 
wähnt, um  Haftpflichtschäden  handeln,  die 

der  Versicherungsnehmer  wegen  der  durch  Un- 
fall erfolgten  Tütung  oder  Beschädigung  von 

Menschen  zu  leisten  hat,  oder  wegen  Beschädi- 
gung von  Sachen,  oder  wegen  Vermögens- 

schäden auf  Grund  von  Fahrlässigkeit  im  Amt 
u.  ähnl.  (Versäumnis  einer  Frist  durch  einen 
Rechtsanwalt,  falsche  Eintragung  einer  Hypothek 
im  Grundbuch  durch  einen  Grundbuchrichter 

u.  dgl.  m.).  Ohne  daß  es  hierzu  einer  be- 
sonderen Vertragsabrede  bedarf,  wird  u.  a.  die 

Haftpflichtversicherung  eine?  Unternehmers  aus- 
gedehnt auch  auf  die  Haftpflichtansprüche, 

welche  gegen  seine  Vertreter,  oder  gegen  solche 
Personen,  welche  er  zur  Leitung  oder  Beauf- 

sichtigung des  versicherten  Betriebes  oder  eines 
Teiles  desselben  angestellt  hat,  aus  Anlaß  der 
Ausführung  ihrer  dienstlichen  Verrichtungen  er- 

hoben werden.  Bei  der  Versicherung  eines 
Unternehmers  ist  auch  die  gesetzliche  Haft- 

pflicht für  Unfälle  eingeschlossen,  die  durch 
Mängel  der  vom  Versicherten  während  der  Ver- 

sicherungsdauer gelieferten  Arbeiten  und  Waren 
veranlaßt  werden.  Auch  die  Haftpflicht  des 
Unternehmers  als  Haus-  und  Grundbesitzer  ist 
in  gewissem  Umfang  ohne  weiteres  einge- 

schlossen. Die  von  einem  Privatmann,  Haus- 
haltungs-  und  Familienvorstand  genommene 
Haftptlichtversicherungspolice  bezieht  sich  ohne 
weiteres  auch  auf  die  seiner  Ehegattin  in  den 
gleichartigen  Eigenschaften  obliegende  Haft- 

pflicht. Eine  Ausdehnung  der  Versicherung  auf 
Haftpflichtansprüche,  welche  wegen  der  wäh- 

rend der  Dauer  des  Versicherungsschutzes  er- 
folgten Beschädigung  (auch  Verlust  und  Ver- 

nichtung) fremder  Sachen  (auch  fremder  Tiere) 
erhoben  werden  gegen  entsprechenden  Prämien- 

zuschlag ist  statthaft,  ebenso  die  Ausdehnung  in 
Form  der  sog.  Vorsorgeversicherung,  näm- 

lich auf  jede  gesetzliche  Haftpflicht  wegen 
Tötung  und  Beschädigung  von  Menschen,  welcher 
der  Versicherungsnehmer  auch  in  anderen  Figen- 
schaften  als  den  in  der  Police  genannten  aus- 

gesetzt werden  kann.  Diese  Vorsorgeversicherung 
beginnt  sofort  mit  dem  Eintritt  eines  neuen 
Risikos,  ohne  daß  es  einer  besonderen  Anzeige 
an  die  Gesellschaft  bedarf;  der  Versicherungs- 

nehmer ist  aber  verpflichtet,  auf  Aufforderung 
der  Gesellschaft  jedes  etwa  neu  eintretende 
Risiko  anzuzeigen  und  die  entsprechenden 
höheren  Prämien  zu  entrichten.  Die  Haftpflicht 

wegen  Sachbeschädigung  kann  in  diese  Vorsorge- 
versicherung eingeschlossen  werden.  Für  Ver- 

sicherungsfälle,  welche  später  als  ein  Jahr  nach 
Beendigung  des  Versicherungsverhältnisses  an- 

gezeigt werden,  besteht  eine  Haftung  der  Ver- 
sicherer nur,  wenn  gegen  entsprechende  Prämie 

eine  Anschlußversicherung  genommen 

wurde.  Ausgeschlossen  von  der  Haftpflicht- 
versicherung überhaupt  sind  bei  den  verschie- 



Haftpflichtversicherung  —  Hagelversicherung 

13 

denen  Kategorien  von  Verträgen  gewisse  Ent- 
schädigungsleistungen, beispielsweise  bei  der 

allgemeinen  Haftpflichtversicherung  die  An- 
sprüche aller  derjenigen  Personen,  welche  den 

Schaden  vorsätzlich  herbeigeführt  haben,  oder 
die  an  Personen  zu  zahlen  waren,  welche  mit 
dem  Versicherungsnehmer  nahe  verwandt  oder 
verschwägert  sind. 

Die  Versicherung  umfaßt  auch  die  ge- 
richtlichen und  außergerichtlichen  Kosten,  die 

durch  die  Verteidigung  gegen  den  von  einem 
Dritten  geltend  gemachten  Anspruch  ent- 

stehen, soweit  die  Aufwendung  der  Kosten 
den  Umständen  nach  geboten  ist.  Dies  gilt 
auch  dann,  wenn  sich  der  Anspruch  als  un- 

begründet erweist.  Der  Versicherer  hat  die 
Kosten  auf  Verlangen  des  Versicherungsnehmers 
vorzuschießen.  Ist  eine  Versicherungssumme  be- 

stimmt, so  hat  der  Versicherer  Kosten,  die  in 

einem  auf  seine  Veranlassung  geführten  Rechts- 
streit entstehen,  auch  insoweit  zu  ersetzen,  als 

sie  zusammen  mit  der  übrigen  Entschädigung 
die  Versicherungssumme  übersteigen.  Das  gleiche 
gilt  von  Zinsen,  die  der  Versicherungsnehmer 
infolge  einer  vom  Versicherer  veranlaßten  Ver- 

zögerung der  Befriedigung  des  Dritten  diesem 

zu  entrichten  hat.  Uebcrsteigt  der  llaftpl'licht- anspruch  die  Versicherungssumme,  so  hat  die 
Gesellschaft  die  Kosten  nur  in  der  Höhe  zu 

tragen,  als  sie  sich  bei  Berechnung  nach  der 
der  Versicherungssumme  entsprechenden  Wert- 

klasse stellen  würde;  die  Gesellschaft  ist  in 

vielen  Fällen  aber  auch  berechtigt,  durch  Be- 
zahlung der  Versicherungssumme  und  ihres 

Anteils  an  den  bis  dahin  erwachsenen  Kosten 

sich  von  weiteren  Leistungen  zu  befreien. 
Der  Versicherer  hat  die  Entschädigung  binnen 
zwei  Wochen  von  dem  Zeitpunkt  an  zu  leisten, 
in  welchem  der  Dritte  von  dem  Versicherungs- 

nehmer befriedigt  oder  der  Anspruch  des 
Dritten  durch  rechtskräftiges  Urte'l,  durch 
Anerkenntnis  oder  Vergleich  festgestellt  worden 
ist.  Soweit  Kosten  zu  ersetzen  sind,  ist  die 

Entschädigung  binnen  zwei  Wochen  von  der 
Mitteilung  der  Berechnung  an  zu  leisten. 

Des  weiteren  enthalten  die  Policen  Be- 
st immungen  über  Anzeigepflicht,  falls  an  den 

Versicherungsnehmer  Ansprüche  auf  Grund  einer 

Haftpflicht  gestellt  werden,  ferner  über  Aende- 
rung  des  Risikos  während  der  Versicherungsdauer 
usw.  Der  Versicherte  darf  ohne  vorherige 
Genehmigung  der  Gesellschaft  Ersatzansprüche, 

die  gegen  ihn  erhoben  werden,  nicht  aner- 
kennen oder  befriedigen  oder  einen  Vergleich 

über  sie  abschließen,  oder  sonstwie  die  Abwehr 

dieser  Ansprüche  erschweren;  er  hat  der  Ge- 
sellschaft bei  Abwehr  der  Ersatzansprüche  be- 

hilflich zu  sein,  ihr  alle  Schriftstücke,  Klage- 
akten usw.  herauszugeben.  Entsteht  ein  Prozeß, 

so  führt  ihn  die  Gesellschaft  im  Namen  des 

Versicherten  und  trägt,  wie  schon  erwähnt, 
auch  dessen  Kosten. 

Einen  wesentlichen  Bestandteil  der  Ver- 

sicherungsbedingungen bildet  auch  die  Prämien- 
bestimmung.  Diese  richtet  sich  z.  B.  bei 
der  Haftpflichtversicherung  eines  Landwirtes 
nach  der  Art  seines  Grundbesitzes,  seinem  Vieh- 

stand, nach  der  Zahl  der  von  ihm  beschäftigten 

Personen  u.  dgl.  m.  Bei  der  Haftpflichtversiche- 
rung von  Hausbesitzern  wird  der  Brutto  miets- 
wert   des    Hauses    der    Berechnung    zugrunde 

gelegt.  Bei  der  Haftpflichtversicherung  von 
Unternehmern  bilden  die  an  die  Arbeiter  und 
Beamten  gezahlten  Löhne  einschließlich  des 
Wertes  etwaiger  Naturalleistungen  die  Basis 
der  Prämienberechnung.  Die  Prämien  richten 
sich  in  allen  diesen  Fällen  nach  der  Höhe  der 

Versicherungssumme.  Eine  erhebliche  Steige- 
rung der  früheren  Prämiensätze  ist  in  den  letzten 

Jahren  erfolgt. 
6.  Statistik.  Nach  der  vom  Reichs-Auf- 

sichtsamt  für  Privatversicherung  1919  ver- 
öffentlichten Statistik  für  das  Jahr  1915  wurden 

bei  den  von  ihm  beaufsichtigten  Anstalten 
(31  Aktiengesellschaften  und  1  Gegenseitigkeits- 

verein), folgende  Ergebnisse  erzielt:  es  waren 
2  724  925  Haftpflicht- Versicherungsscheine  Ende 
des  Berichtsjahrs  in  Kraft,  die  fast  49  Mill.  M. 
Beiträge  ergaben.  Demgegenüber  waren  21  Mill. 
M.  für  Versicherungsfälle  zu  zahlen,  11  Mill.  M. 
erforderte  die  Rückversicherung.  Eine  völlige 
Trennung  der  Nachweise  für  die  Haftpflicht- 

versicherung von  denen  für  die  Unfallversicherung 
ist  in  Deutschland  so  wenig  wie  im  Ausland 
durchgeführt. 

Literatur:  Manes,  Die  Haftpflichtversicherung, 
ihre  Geschichte ,  wirtschaftliche  Bedeutung  und 
Technik  insbesondere  /;y  Deutschland ,  Leipzig 

1902.  —Derselbe,  AH. ,  ^Haftpflichtversicherung'' 
in  dem  von  ihm  herausgegebenen  Versiche- 

run gs  le  x  i/con,  Tübingen  1909  und  im  W. 
d.  V.,  S.  Aufl.  1911,  I.  Bd.  S.  1296  Tg.  — 
Scrinl,  Art.  „Haftpflichtversicherung"  im  Er- 

gänzungsband des  Versicherungslexikon,  Tü- 
bingen 19  IS.  —  Herzfelder,  Haftpflichtver- 

sicherung, IV.  Bd.  der  Versicherungs-Bib'iothck, 
Berlin  l'JU,.  Hier  und  im  Versicherungslexikon 
ausführliche  Literaturangaben. 

Alfred  Manes. 

Hagelversicherung. 
1.  Einleitung.  2.  Geschichte  und  Begriff.  3. 

Das  Risiko.  4.  Die  Prämie.  5.  Versicherer; 

Unternehmungsformen.  6.  Schadenabschätzung 

und  Entschädigung.  7.  Prämien-,  Schäden-  und 
Kapitalreserve.  8.  Staats-  und  Privatbetrieb. 
9.  Statistik. 

1.  Einleitung.  Von  den  Vermögens- 
verlusten,  die  durch  sogenannte  Elementar- 

schäden entstehen,  wäre  an  sich  und  ab- 
gesehen von  den  sich  ergebenden  technischen 

Schwierigkeiten  keine  Gattung  so  sehr  ge- 
eignet zur  Ausgleichung  auf  dem  Wege  der 

Versicherung  als  die  der  durch  Hagelschlag 
verursachten,  wenn  nicht  hier  der  Vermögens- 

verlust bringende  Zufall  jeder  Vorausschät- 
zung hinsichtlich  der  Häufigkeit  und  der 

Intensität  des  Auftretens  spottete.  Verluste 
durch  Feuer  können  leicht  und  in  einer 

Weise,  die  den  Ursprung  verschleiert,  will- 
kürlich herbeigeführt  werden;  dasselbe  ist 

der  Fall  bei  Seeschäden;  diese  entziehen  sich 
überdies  meist  einer  rechtzeitigen  Schätzung. 
Ueberschwemmungsschäden  pflegen,  wo  sie 
nicht  periodisch  in  geographisch  begrenzten 
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Gebieten  wiederkehren  und  dann  in  einem 

Umfange  eintreten,  dem  gegenüber  die  Ver- 
sicherungstechnik ohnmächtig  ist,  zu  selten 

und  vereinzelt  zu  sein,  um  das  Versicherungs- 
bedürfnis zu  wecken.  Ebenso  verhält  es 

sich  mit  den  Beschädigungen  durch  Erd- 
beben, Stürme  und  Vulkanausbrüche.  Bei 

den  Hagelschäden  trifft,  von  dem  oben  an- 
gedeuteten Moment  abgesehen,  alles  zu- 

sammen, was  auf  Hilfe  durch  Versicherung 
hinweisen  kann.  Zu  geschweigen,  daß  hier 

jede  willkürliche  Herbeiführung  ausgeschlos- 
sen ist,  daß  es  sich  hier  also  stets  nur  um 

wahrhafte  sogenannte  Elementarschäden  han- 
deln kann,  ist  auch  das  geographische  Gebiet, 

in  welchem  Niederschläge  in  Gestalt  des 

Hagels  vorkommen,  keineswegs  ein  abge- 
grenztes, wenn  auch  das  Zusammentreffen 

mancher  diese  Art  von  Niederschlägen  vor- 
zugsweise begünstigenden  Bedingungen 

manche  Landstriche  mehr  als  andere  ge- 
fährdet erscheinen  läßt;  kein  Teil  der  kulti- 
vierten Erdoberfläche  ist  wenigstens  in  den 

mittleren  und  höheren  Breiten  vor  Hagel- 
schlag sicher.  Endlich,  wie  ausgedehnt  und 

verheerend  zuweilen  auch  Hagelschäden  ein- 
treten —  so  groß  sind  doch  die  dadurch 

verursachten  Vermögensverluste  in  dem 
gleichen  Landstriche  selten,  daß  nicht  eine 
größere  Anzahl  kapitalkräftiger  Versiche- 

rungsanstalten den  dadurch  an  sie  heran- 
tretenden Anforderungen  sich  gewachsen 

zeigen  könnte.  Eine  große  Schwierigkeit 
erwächst  hier  der  Versicherungstechnik  aber 
doch,  wie  gesagt,  aus  der  Unmöglichkeit 
einigermaßen  zutreffender  Vorausberechnung. 
Kaum  eine  andere  kapitalvernichtende  oder 
beschädigende,  im  übrigen  der  Versicherung 
zugängliche  Naturerscheinung  widerstrebt  so 
sehr  der  Vorausschätzung  nach  Zeit,  Um- 

fang und  Stärke  des  Auftretens.  Und  der 
Umstand,  daß  bisweilen  weite  Länderstrecken 
viele  Jahre  hindurch  von  dieser  verheeren- 

den Naturerscheinung  ganz  verschont  bleiben, 
schränkt  zum  Schaden  der  Unternehmungs- 

lust der  Versicherer  sowie  der  Billigkeit 
der  Vericherungsgewährung  die  Zahl  derer 
beträchtlich  ein,  welche  allezeit  darauf  be- 

dacht sind,  sich  gegen  Vermögensverluste 
durch  Hagelschlag  zu  decken.  Eben  des- 

halb scheinen  hier  —  wie  gleich  an  dieser 
Stelle  angedeutet  werden  mag  —  einige 
Momente  für  Zwangs-  und  für  öffentliche, 
namentlich  Staatsversicherung  zu  sprechen. 

2.  Geschichte  und  Begriff.1)  Die  Hagel- 
versicherung  ist   erst   in    den   letzten   zwanzig 

J)  Die  „Denkschrift",  welche  die  Königl. 
bayerische  Versicherungskammer  anläßlich  des 
hundertjährigen  Bestehens  der  Brandversiche- 
rungsanstalt  über  „die  bayerischen  öffentlichen 
Landesanstalten  für  Brand-,  Hagel-  und  Vieh- 

versicherung" herausgegeben  hat  (München  1899) 

Jahren  des  18.  Jahrh.,  und  zwar,  soviel  bekannt, 
zuerst  in  Schottland,  zur  Anwendung  gekommen. 
In  Deutschland  hat,  von  einem  i.  J.  1791  in 
Braunschweig  gemachten,  kurzlebigen,  Versuch 
abgesehen,  zuerst  ein  Mecklenburger  Gutsbe- 

sitzer —  Müller-Detershagen  —  durch  Gründung 
der  Neubrandenburger  Hagelversicherungsgesell- 

schaft, 1797  eine  eigentliche  Hagelversicherungs- 
unternehmung geschaffen;  dann  folgte  eine  ganze 

Reihe  kleiner,  d.  h.  auf  enges  Gebiet  beschränkter 
und  daher  meist  mißglückter  Versuche  in  Sach- 

sen, Anhalt,  Schleswig  usw.,  bis  in  den  zwanziger 
Jahren  des  19.  Jahrh.  die  ersten  größeren  deut- 

schen —  Gegenseitigkeits-  —  Anstalten  ins 
Leben  traten,  welche  zum  Teil  noch  heute  be- 

stehen. — 
Der  Begriff  der  Hagelversicherung  be- 

darf der  Erläuterung  nicht.  Es  handelt  sich 
hier  um  Deckung  des  Vermögensbedarfs,  der 
durch  Hagelschlag  entsteht,  auf  dem  Wege 
der  Versicherung.  Freilich  aber  pflegt  der 
Begriff  durch  die  Praxis  eingeschränkt  zu 
sein  oder  pflegt  vielmehr  durch  Hagelver- 

sicherungsunternehmungen nicht  aller  Scha- 
den, der  durch  Hagelschlag  entstehen  kann, 

gedeckt  zu  werden.  Im  deutschen  Gesetz 
über  den  Versicherungsvertrag  heißt  es  im 
§  108:  „Bei  der  Hagelversicherung  haftet  der 
Versicherer  für  den  Schaden,  der  an  ver- 

sicherten Bodenerzeugnissen  durch 

Einwirkung  des  Hagelschlags  entsteht."  Für 
Versicherungen,  die  es  auf  Deckung  ander- 

weiten durch  Hagelschlag  entstehenden 
Schaden  absehen,  hat  der  Gesetzgeber  die 

allgemeinen  Bestimmungen  über  Schaden- 
versicherung für  ausreichend  gehalten.  (Vgl. 

auch  den  folgenden  Abschnitt.) 
3.  Das  Risiko.  Das  Risiko  bildet  hier 

das  Eintreten  von  Hagelschlag,  welcher  Ver- 
sicherungsnehmer an  ihrem  Vermögen,  in- 

soweit dasselbe  versichert  ist,  schädigt. 

Deckung  kann  in  der  Hagelversicherung  ge- 
nommen werden  gegen  Verluste  oder  Beschädi- 

gungen, die  an  anstehenden  Feld-  und  Garten- 
früchten aller  Art  sowie  gegen  solche,  die  an 

Gebäuden  und  Gebäudeteilen  —  Fenstern,  Glas- 
dächern usw.  —  durch  Hagelschlag  entstehen. 

Der  unvergleichlich  wichtigere  Zweig  der  Hagel- 
versicherung ist  der  landwirtschaftliche.  Ihn 

hat  man  gewöhnlich  im  Sinne,  wenn  von  Hagel- 
versicherung gesprochen  wird. 

Die  Beurteilung  der  Gefahr  der 
Uebernahme  von  Versicherungen  ist  für  den 

Versicherer  eine  ebenso  wichtige  und  schwie- 
rige Aufgabe  wie  die  Verteilung  seiner 

Verpflichtungen  hingesehen  auf  die 

Gegend  und  den  Umfang.  Also  die  Be- 
urteilung des  Einzelrisikos  ebenso  wie  die 

Frage  der  Häufung  der  zu  übernehmenden 

enthält  —  S.  83  ff.  —  eine  Skizze  der  Geschichte 
der  Hagelversicherung,  eine  Uebersicht  der 
sämtlichen  seit  1891  errichteten  deutschen 

Hagelversicherungs-Anstalten  und  manche  in- 
struktive Betrachtungen  über  den   Gegenstand. 
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Risiken  in  der  gleichen  Gegend  (Bestimmung 
der  sog.  Flurmaxima).  Zur  Lösung  dieser 
Aufgaben  fehlt  es  teils  an  genügenden 
exakten  Hilfsmitteln;  denn  wie  schon  gesagt, 
die  räumliche  Verteilung  der  Hagelschläge 
über  die  verschiedenen  Teile  eines  größeren 
Ländergebietes  und  ihre  Intensität  wechselt 
von  Jahr  zu  Jahr  nach  zurzeit  noch  nicht  be- 

kannten Gesetzen;  teils  erfordert  die  Lösung 
jener  Aufgabe,  da  es  sich  bei  der  Hagelver- 

sicherung doch  vorzugsweise  um  Ersatz  von 
Schäden  an  landwirtschaftlichem  Kapital 
handelt,  eine  sehr  genaue  Kenntnis  des 
landwirtschaftlichen  Betriebes  und  seiner 

besonderen  Eigentümlichkeiten  in  allen  den 
Gegenden,  wo  Versicherungen  geschlossen 
werden  sollen. 

4.  Die  Prämie.  Denselben  Schwierig- 
keiten begegnet  die  Bemessung  der  Prämie, 

d.  h.  der  Gegenleistung,  welche  der  Ver- 
sicherungsnehmer dem  Versicherer  für  die 

Gewähr  der  Entschädigung  zu  entrichten  hat. 
Es  leuchtet  ein,  daß  das  nämliche  Ilagelwetter 
bei  überall  in  den  Grenzen  seines  Auf- 

tretens gleicher  Intensität  die  eine  Frucht- 
gattung wesentlich  mehr  beschädigt  als  die 

andere,  die  eine  vielleicht  gänzlich  vernichtet, 
während  es  die  andere  nur  in  der  Ent- 

wicklung hemmt.  Die  große  Mannigfaltig- 
keit der  Einwirkung  je  nach  der  Art  des 

Versicherungsobjektes,  je  nach  der  Periode 
des  Eintritts  der  Beschädigung,  je  nach 
dem  Standorte  der  Kulturgewächse,  je  nach 
der  Kultur  des  Bodens,  den  klimatischen 
Verhältnissen  des  Ortes  usw.  erfordert  einen 

sehr  beweglichen  und  reichhaltigen  Prämien- 
tarif, dessen  einzelne  Sätze  doch  nur  auf 

schwankender  empirischer  Grundlage  an- 
nähernd richtig  bemessen  werden  können 

und  deren  Bemessung  noch  dadurch  wesent- 
lich erschwert  wird,  daß  sie  wenigstens 

da,  wo  Deckung  gegen  Beschädigungen  an 
Kulturgewächsen  gesucht  wird,  sich  ver- 

ändern muß  je  nach  dem  Zeitpunkte  des 
Versicherungsabschlusses.  Unmittelbar  vor 
der  Zeit  der  Ernte  eines  Kulturgewächses 
ist  die  Gefahr,  welche  der  Versicherer  zu 
tragen  hat,  zwar  eine  kürzere,  aber  eine 
intensiv  größere,  als  wenn  der  Abschluß 
zur  Zeit  der  Saat  erfolgt.  Wird  Versicherung 

gegen  Beschädigung  verschiedener  Kultur- 
gewächse gesucht,  so  hat  der  Versicherer, 

abgesehen  von  den  allgemeinen,  den  Eintritt 
der  Gefahr  überhaupt  bestimmenden  Mo- 

menten, bei  der  Prämienbemessung  auch 
noch  die  verschiedenen  Entwicklungsstufen 
der  verschiedenen  Gewächse  zu  berücksich- 

tigen. Man  sieht:  er  kann  eifrig  bestrebt 
sein,  in  jedem  Einzelfalle  die  Prämienhöhe 

jedem  Individualrisiko  anzupassen  und  da- 
bei allen  den  vielfachen  in  Betracht  kommen- 
den allgemeinen  und  besonderen  Gefahrs- 

momenten   Rechnung   zu   tragen;    er   kann 

scharfsinnig  und  sachkundig  alle  einfluß- 
reichen tatsächlichen  Verhältnisse  in  Rück- 

sicht ziehen,  und  eine  reiche  und  vielseitige 
Erfahrung  kann  ihm  eine  Fülle  von  wert- 

vollen Anhaltspunkten  für  jede  Arbeit  bieten; 
aber  zu  einer  vollen  Sicherheit  darüber,  daß 
hier  und  jetzt  1,5%  und  dort  und  zu  einer 
anderen  Zeit  1%  der  der  Gefahr  ange- 

messene Prämiensatz  sei,  wird  er  niemals 

gelangen.  (Vgl.  übrigens  hierzu  den  Auf- 
satz von  C.  Schramm:  „Altes  und  Neues  bei 

der  Tarifierung  zu  der  Hagelversicherung" 
in  Ehrenzweigs  Assekuranz-Jahrb.  20.  Jahr- 

gang, Wien  1899.)  Und  der  Umstand,  daß 
hier  neben  dem  Mitwerben  mehrerer  Ver- 

sicherer das  subjektive  Urteil  eine  so  ge- 
wichtige Rolle  spielt  und  daher  häufig 

scheinbar  gleiche  Gefahren  ganz  verschieden- 
artig bemessen  werden,  bildet  einen  der 

Gründe,  warum  es  der  Hagelversicherung 
überall,  namentlich  in  bäuerlichen  Kreisen, 
noch  an  der  wünschenswerten  Verbreitung 
fehlt.  Daß  eine  solche  dazu  beitragen 
würde,  das  an  sich  vollkommen  nie  zu 
lösende  Problem  der  in  jedem  Falle  der 
Gefahr  angemessenen  Prämienbestimmung 
wenigstens  der  Lösung  wesentlich  zu  nähern, 
ist  für  die  Mehrzahl  der  Interessenten  oder 
derer,  die  es  werden  sollten,  kein  Motiv, 
ihr  zögerndes  Mißtrauen  aufzugeben. 

Die  Prämie  ist  hier,  wie  bei  anderen  Ver- 
sicherungszweigen, entweder  eigentliche  Prämie, 

feste  Zahlung  ein  für  allemal,  ohne  Anspruch  auf 
Rückgewähr  und  ohne  Verpflichtung  zu  Nach- 

schüssen, oder  sie  heißt  nur  fälschlich  Prämie 
und  ist  tatsächlich  eine  einstweilige  Betrags- 

zahlung, die  sich  je  nach  dem  Ergebnisse  des 
Versicherungsgeschäftes  in  der  Rechnungs- 

periode, für  welche  die  Zahlung  validiert,  um 
einen  rückgewährten  Betrag  vermindern  oder 
um  eine  geforderte  Nachzahlung  vermehren  kann. 
Auch  Gegenseitigkeitsvereine,  welche  von  ihren 
Teilhabern  Beiträge  der  letzteren  Art,  fälschlich 
Prämien  genannt,  fordern,  pflegen  förmliche 
Prämientarife  aufzustellen,  die  in  der  Regel  in 
den  einzelnen  Ansätzen  für  das  gleiche  Risiko 
etwas  höher  sind  als  die  eigentlichen  Prämien 
der  Aktiengesellschaften. 

5.  Versicherer;  Unternehmungsfor- 
men. Als  Versicherer  oder  Versiche- 

rungsunternehmer treten  hier  wie  bei  den 
meisten  anderen  Versicherungszweigen  nie- 

mals Einzelpersonen,  sondern  entweder  der 

Staat  (Bayern,  Niederösterreich)  oder  Er- 
werbs- (und  zwar  ausschließlich  Aktien-) 

Gesellschaften  oder  Gegenseitigkeitsvereine 
auf.  Das  Gegenseitigkeitsprinzip  eignet 

sich  für  diesen  Versicherungszweig  nament- 
lich in  den  ersten  Stadien  der  Entwick- 
lung —  und  diese  dauern  hier  wegen  der 

mannigfaltigen  Schwierigkeiten  der  zu  be- 
wältigenden Aufgaben  sehr  lange  —  vor- 

zugsweise, weil  Gewinnverheißungen  hier 
nur  sehr  unsicheren  Grund  haben.     Gelingt 
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es  freilich,  ein  namhaftes  Aktienkapital 

aufzubringen,  so  bieten  vor-  und  umsichtig 
verwaltete  Aktiengesellschaften  für  Hagel- 

versicherung den  Versicherten  auch  wieder 
die  besonderen  Vorteile  der  festen  Prämien 

und  der  prompten  und  ungeschmälerten 
Schadenzahlung.  Große  weitausgebreitete 
und  rationell  geleitete  Gegenseitigkeitsvereine 
brauchen  es  freilich  in  letzterem  Stücke 
ebenfalls  nicht  fehlen  zu  lassen  und  bieten 
außerdem  ihrerseits  wieder  den  Versicherten 

den  Vorteil,  daß  sie  von  ihnen,  wenn  auch 
nicht  feste,  so  doch  nur  die  Risikoprämien 
einschließlich  der  Verwaltungskosten  zu 
fordern  brauchen,  nicht  noch  Anteile  für 

die  Verzinsung  eines  Aktienkapitals.  Frei- 
lich können  auch  Gegenseitigkeitsvereine 

heutzutage  einen  einigermaßen  umfang- 
reichen Betrieb  nicht  ohne  ein  namhaftes 

Garantie-  und  Betriebskapital  beginnen; 
allein  einmal  erhalten  die  Zeichner  für  die 

Anteile  an  solchem  Kapital  nur  mäßige 
Zinsen  und  dann  pflegt  dasselbe  so  bald 
als  möglich,  d.  h.  bei  einigermaßen  ge- 

sichertem Bestände,  aus  den  laufenden  Ein- 
nahmen oder  eigens  dazu  angesammelten 

Rücklagen  getilgt  zu  werden.  Im  Deutschen 
Reiche  und  in  Frankreich  überwiegen  der 

Zahl  nach  und  nach  der  gezeichneten  Ver- 
sicherungssumme die  Gegenseitigkeitsvereine, 

in  Oesterreich,  in  Ungarn  und  in  Italien  die 
Aktiengesellschaften.  Hingesehen  auf  die 
gezeichneten  Versicherungssummen  ist  das 
Uebergewicht  der  deutschen  Gegenseitig- 

keitsvereine in  den  letzten  Jahren  allmählich 

gestiegen. 
Ueber  die  Hagelversicherung  als  öffent- 

liche, staatliche  Institution  sollen  weiter 

unten,  sub  8,  einige  Betrachtungen  folgen.  — 
6.  Schadenabschätzung  und  Entschädi- 

gung. Die  Abschätzung  des  Schadens  und 
die  gerechte  Bemessung  und  Gewährung  der 
Entschädigung  stößt  bei  keinem  anderen 
Zweige  der  Sachen-  und  Elementarversicherung 
auf  so  große  Schwierigkeiten  wie  bei  der  Hagel- 

versicherung, wenigstens  bei  demjenigen  Zweige 
derselben,  welcher  lediglich  Deckung  für  Hagel- 

beschädigung an  land-  und  gartenwirtschaft- 
lichen Erzeugnissen  zu  schaffen  bestimmt  ist. 

Selten,  nicht  einmal  wenn  er  erntereife  Früchte 
betraf,  ist  der  eingetretene  Schaden  sofort  nach 
dem  Eintritt  richtig  abzuschätzen.  Bei  Getreide 
z.  B.  kann,  was  alsbald  nach  dem  Hagelschlag 
als  Totalschaden  erschien,  sich  doch  noch  als 
Partialschaden  herausstellen,  wenn  nachmals 
mit  dem  nicht  ganz  zerstörten  Stroh  auch  ein 
Teil  der  Körner  sich  noch  als  verwertbar  erwies. 
Viel  schwieriger  aber  ist,  und  im  Augenblick  nach 
dem  Niedergehen  eines  mäßigen  Hagelwetters 
oft  gar  nicht  möglich,  die  zutreffende  Abschät- 

zung der  Beschädigung  an  Kulturgewächsen, 
welche  noch  in  früheren  Stadien  ihrer  Entwick- 

lung stehen.  Ob  und  wieweit  sich  die  augen- 
blicklich bemerkbaren  Schäden  etwa  wieder  aus- 
gleichen, hängt  von  der  Gattung  der  Kultur- 

pflanze, von  ihrem  Standorte,  von  der  landwirt- 

schaftlichen Behandlung  in  den  weiteren  Ent- 
wicklungsstadien, von  den  klimatischen  Ver- 

hältnissen der  Gegend,  von  der  nachfolgenden 
Witterung  und  mancherlei  anderen  Umständen 
ab.  Wohl  kann  es  vorkommen,  daß  wegen  er- 

heblicher Preisveränderung  ein  Schaden,  der 
heute  zu  Y2  gewürdigt  wird,  selbst  bei  mangel- 

hafter Ernte  sich  nachmals  noch  vollkommen 
ausgleicht.  Bedenkt  man  nun,  daß  auch  die 
Frage  im  einzelnen  Schadenfalle  oft  sehr  schwierig 
zu  entscheiden  ist,  ob  der  Schaden  in  der  Tat 
lediglich  durch  Hagelschlag,  nicht  vielleicht 
durch  Sturm,  Platzregen,  Ueberschwemmung 
entstanden,  sowie  die  andere,  ob  nicht  mangel- 

hafter Bestand  vor  Eintritt  des  Unwetters  durch 
dieses  unkenntlich  gemacht  ist,  so  wird  man 
ermessen,  daß  hier  nur  außerordentlich  feine  und 
scharfsinnige  Beobachtung  und  reiche  Erfahrung 
einigermaßen  das  Rechte  treffen  kann  und  daß 
auch  diese  Eigenschaften  durch  viel  gegenseitiges 
Vertrauen  unterstützt  werden  müssen,  wenn  sie 
zu  einer  befriedigenden  Lösung  der  Aufgabe 
führen  sollen.  Bemerkenswert  ist,  daß  viele 
Hagelversicherer  bei  der  Schadenabschätzung 
nicht  die  deklarierten  sondern  diejenigen  Erträge 
zugrunde  legen,  die  sich  nach  genauer  Erfor- 

schung aller  einschlagenden  Verhältnisse  ergeben 
haben  würden,  wenn  die  Frucht  nicht  von  Hagel- 

schlag betroffen  worden  wäre.  Selbstverständ- 
lich bleibt  aber  die  Entschädigung  immer  inner- 

halb der  Grenze  der  Versicherungssumme.  In 
der  Regel  behält  sich  der  Versicherer  vor,  die 
Zeit  der  Schadenabschätzung  selbst  zu  bestim- 

men. Meistens  erfolgt  diese  nicht  einseitig  durch 
Organe  des  Versicherers,  sondern  durch  orts- 

kundige Sachverständige,  welche  von  beiden 
Teilen  ernannt  werden. 

7.  Prämien-,  Schäden-  und  Kapitalreserve. 
Wenn  Hagelversicherungsgesellschaften  das  Ka- 

lenderjahr als  Rechnungsjahr  wählen,  was,  da 
die  Zeit,  in  der  Schäden  entstehen  können,  in 
die  mittleren  Monate  fällt,  wohl  angezeigt  ist,  so 
entfällt  hier  meist  das  Bedürfnis  der  Prämien- 
und  der  Schädenreserve.  Die  Prämienein- 

nahmen werden  innerhalb  des  Rechnungsjahres 
konsumiert  und  die  entstehenden  Schäden,  in- 

sofern sie  nicht  etwa  länger  dauernde  Prozesse 
veranlassen,  im  Rechnungsjahre  geregelt.  Für 
aus  letzterem  Grunde  etwa  noch  schwebende 

Schäden  würde  allerdings  stets  eine  sog.  Schäden- 
reserve erforderlich  sein.  Dringend  geboten  aber  ist 

es  hier,  in  günstigen  Jahren  namhafte  Teile  des 
Ueberschusses  zur  Bildung  einer  reichlichen 
Kapitalreserve  zu  verwenden,  da  die  Unmög- 

lichkeit annähernd  zuverlässiger  Vorausschätzung 
des  Gesamtrisikos  der  nächsten  Geschäftsperiode 
für  die  schlimmsten  Fälle  vorzusorgen  empfiehlt. 
Aktiengesellschaften  sind,  was  die  Bemessung 
und  Ergänzung  der  Kapitalreserve  anbelangt, 
a  priori  ungebunden.  Die  diesbezüglichen  statu- 

tarischen Regelungen  werden  bestimmt  durch 
die  strengere  oder  weniger  strenge  Rücksicht  auf 
die  Erhaltung  des  Aktienkapitals.  Meistens  ent- 

halten die  Statuten  die  Bestimmung,  daß  aus 
sich  ergebenden  Ueberschüssen  in  erster  Linie 
die  Kapitalreserve  bis  zu  einem  Höchstbetrage 
dotiert  oder  wieder  ergänzt  werden  muß.  Bei 

Gegenseitigkeitsvereinen  pflegt  die  weitere  Be- 
stimmung hinzuzutreten,  daß  sich  ergebende 

Ueberschüsse  erst  zur  Verteilung  an  die  Ver- 
sicherten   gelangen,     wenn     der     statutarische 
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Höchstbetrag,  der  hier  gewöhnlich  in  einer  festen 
Summe  ausgedrückt  wird,  zweckmäßig  aber  in 
einem  bestimmten  Verhältnisse  zum  Gesamt- 

risiko (also  der  Versicherungssumme)  stehen 
sollte,  erreicht  oder  ergänzt  ist;  und  die  Vorsicht 
würde  gebieten,  daß  Nachschüsse  schon  dann  er- 

hoben werden  müssen,  wenn  die  Kapitalreserve 

möglich,  nicht  wahrscheinlich,  daß  der  zen- 
tralisierte Staatsmonopolbetrieb  der  Hagel- 

versicherung einzelnen  Klassen  von  Ver- 
sicherten geringere  Opfer  auferlegen  würde 

als  der  zentralisierte  Privatbetrieb.  Aber 
jedenfalls  würden  die  Opfer  anderer  Klassen 

bis  zu  einem  gewissen  Betrage  erschöpft  werden 
mußte. 

8.  Staats-  und  Privatbetrieb.  Her- 
vorragende und  aktuelle  Bedeutung  hat 

gerade     in     neuerer    Zeit    die    Frage    ge 

durch  die  Anforderungen  eines  Geschäftsjahres  |  dann  um  so  größer  sein  müssen.     An  und 
für  si^h  ist  erfahrungsmäßig  fast  aller 
Staatsbetrieb  teurer  als  der  konkurrierende 
Privatbetrieb.  Sollte  die  Konkurrenzlosig- 
keit  an  diesem  Verhältnisse  etwas  zu- 

gunsten des  Staatsbetriebes  ändern?  Jener 

wonnen,  ob  und  inwieweit  es  geraten  sei,  {  Unterschied  liegt  schon  in  der  Art,  wie  die 
daß  die  Staatsgewalt  selbst  den  Be-j  Mehrzahl  der  selbst  gewissenhaftesten 
trieb  der  Hagelversicherung  in  die  Staatsbeamten  die  Arbeitspflicht  aufzufassen 
Hand  nehme.  Es  kann  dies  geschehen  j  pflegt.  Hier  aber,  in  der  Hagelversicherung, 
so,  daß  die  Staatsregierung  die  Hagel- !  handelt  es  sich  um  Arbeit  so  skrupulöser 
Versicherung  betreibt  in  Konkurrenz  mit  Art,  um  Arbeit,  die  so  wenig  sich  in  be- 
Privatinstituten  oder  daß  sie  sich  den  j  stimmte  Zeitmaße  einschränken  und  die  so 
Betrieb  dieses  Versicherungszweiges  aus-  wenig  auf  bestimmt  vorgezeichnetem  Wege 
schließlich  vorbehält.  Es  kann  so  geschehen,  j  sich  anerziehen  läßt,  so  sehr  in  ihrem  Ge- 
daß  sie  gewisse  Kategorien  von  Staats-  deihen  von  natürlicher  Begabung  des  Ar- 
angehörigen  zwingt  zur  Versicherung,  oder  beiters  abhängt,  daß  an  ein  Uebergewicht 
unter  voller  Freigabe  der  Versicherungs- 
nahme.  Wenn  man  die  Gründe  näher  be- 
i nnht et,  welche  den  Gedanken  der  un- 

mittelbaren Beteiligung  der  Staatsgewalt  an 
der    Deckung    der    a  is    Hagelschäden    ent 

der  Staatsarbeit  auch  nur  hingesehen  auf 
die  Billigkeit  schwer  zu  glauben  ist.  Alle 
Staatsarbeit  muß,  schon  der  Kontrolle  wegen, 
bis  zu  einem  gewissen  Maße  schabionisiert 
werden.  Da  die  Arbeit  der  Risikoabschätzune 

stehenden  Vermögensverluste  nahe  gelegt  in  der  Hagelversicherung  und  noch  mehr 
haben,  so  wird  man  bei  Bejahung  der  Be- 1  die  der  Schadenabschätzung  jeder  Schablone 
teiligungsfrage  überhaupt  nur  der  Monopol- 1  so  sehr  widerstrebt,  daß  es  bekanntlich 
und  Zwangsversicherung  das  Wort  reden  ,  auch  den  bestgeleiteten  Hagelversicherungs- 

können. Denn  jene  Gründe  laufen  dara  if  gesellschaften  als  eine  besonders  schwierige 
hinaus,  daß  bei  Staatsmitwirkung  das  Be- 1  Aufgabe  erscheint,  für  die  mit  solchen  Ar- 
dürfnis  der   Hagelversicherung  billiger  und   beiten    betrauten    Beamten    annähernd   ge- 

besser befriedigt  werde  als  ohne  dieselbe. 
Eine  Staatshagelversicherungsanstalt  aber, 
welche  mit  Privatinstituten  zu  konkurrieren 

nügende  Instruktionen  auszuarbeiten,  so 
fällt  es  aber  auch  ferner  schwer,  an  die 
bessere    Qualität    der    Staatsbeamtenarbeit 

hat,  kann,  namentlich  wenn  kein  gesetzlicher  :  auf  diesem  Gebiete  zu  glauben.  Von  Jahr 
Zwang  zur  Hagelversicherung  besteht,  jeden-  zu  Jahr  verfeinert  und  verbessert  sich  heut- 

l'alls  s  hon  um  deswillen  nicht  billiger  wirt-  j  zutage  in  der  Hagelversicherung  die  Privat- schaften  als  Privatinstitute,  weil  sie  nicht ;  arbeit  unter  dem  Ansporn  der  Konkurrenz, 
die  gesamte  Hagelversicherung  des  Landes  j  Auch  dieses  Förderungsmittels  würde  die 
in  ihrer  Hand  zu  konzentrieren  vermag.  Ge-  monopolisierte  Staatsleistung  entbehren, 
setzlicher  Zwang  würde  jedoch  auf  große  i  In  Bayern  ist  durch  G.  v.  13.  II  1884 
Schwierigkeiten  stoßen.  Gesetzt  auch,  daß  (an  die  Stelle  dieses  Grund- G.  ist  in- 
der  Zwang  beschränkt  würde  auf  rein  land- ,  zwischen  das  G.  v.  4./IV.  1910  getreten) 
wirtschaftliche  Betriebe,  —  wo  ist  die  eine  staatliche  Hagelversicherungsanstalt 
Grenze  zwischen  Landwirtschaft  und  Gärt- !  begründet,  welche  kein  Monopol  besitzt 
nerei,  zwischen  Landwirtschaft  als  Gewerbe  und  keinen  Zwang  ausübt,  welche  einen 
und  Landwirtschaft  als  Vergnügen  oder  für  j  Garantiefonds  von  1  Mill.  M.  sowie  einen 
den  Hausbedarf,  zwischen  Landwirtschaft  jährlichen  Beitrag  von  200  000  M.,  dessen 
und  Obstkultur  und  Winzerei,  zwischen  Zinsen  in  den  Reservefonds  fließen,  und 
Landwirtschaft  und  Forstwirtschaft?  Will  außerdem  durch  Finanz-G.  v.  10./VIII. 

man  alle  Personen,  welche  an  Gewächsen,  J 1904  einen  außerordentlichen  Beitrag  von 
die  zu  ihrem  Vermögensbestande  gehören,  1 500  000  M.  zur  Stärkung  des  Reserve- 
durch  Hagelschlag  Schaden  leiden  können,  fonds  aus  Staatsmitteln  erhalten  hat.  Die 
in  den  Zwang  einbegreifen,  so  zwingt  man  Anstalt  ist  keineswegs  verpflichtet,  alle  ihr 
Unzählige,  die  nicht  das  mindeste  Interesse  angebotenen  Versicherungen  anzunehmen; 

an  der  Hagelversicherung  haben;  will  man  sie  stellt  Flurmaxima  auf  gleich  den  Privat- 
Kategorien    ausschließen,    so    versetzt    mau  instituten,    berücksichtigt    innerhalb    dieser 
viele,  die  es  bitter  nötig  hätten,  in  die  Lage, 
gar  nicht   versichern   zu   können.      Es   ist 

Grenzen   die  Anmeldungen   nach  der  Zeit- 
folge, kann  aber  jeden  Antrag  zurückweisen, 

Handwörterbuch  der  Staatswissensoliaften.    4.  Aufl.    Bd.  V. 
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erhebt feste  Beiträge  und  behält  sich  je 
nach  dem  Verhältnisse  der  Gesamtbeiträge 
zu  den  Gesamtschäden  vor,  die  einzelnen 
Schadenzahlungen  zu  reduzieren.  Das  ist 
auch  eine  ganze  Keihe  von  Jahren  ge- 

schehen; dabei  sind  die  von  ihr  erhobenen 
Prämien  keineswegs  niedriger  als  die  der 
privaten  (Aktien-  und  Gegenseitigkeits-) 
Gesellschaften.  Aehnliches  gilt  von  der  1899 
errichteten  Niederösterreichischen  Lan- 
deshagelvers  icherungsanstalt;  auch  sie 
muß  durchschnittlich  höhere  Prämien  als 

die  Privatgesellschaften  erheben  und  ver- 
langt die  Tragung  eines  nichs  unbedeutenden 

Selbstversicherungsanteils.  Die  finanziellen 
Ergebnisse  sprechen  jedenfalls  nicht  für 
Verstaatlichung  der  Hagelversicherung. 

Ein  Zusammenwirken  von  Privatbetrieben 
und  Staats-  oder  Kommunalbehörden  in 
der  Hagelversicherung  findet  in  Deutsch- 

land insofern  statt,  als  die  Regierungen  von 
Baden  1891,  Württemberg  1895  und  Hessen 
1904  mit  einer  Privatunternehmung  Ver- 

träge geschlossen  haben,  die  die  Ausbrei- 
tung der  Hagelversicherung  im  Staats- 

gebiete und  eine  gewisse  Stetigkeit  der 
Beiträge  der  Versicherungsnehmer  sichern 
sollen. 

Endlich  haben  Landwirtschaftskammern 
mit  Privatunternehmungen  Verträge  zur 
Unterstützung  der  Hagelversicherung  in 
den  Kammerbezirken  abgeschlossen 

9.  Statistik.  Die  Statistik  der  Hagel- 
versicherung ist,  wie  alle  Versicherungs- 

statistik, durch  B.  Iränyi  in  Ehrenzweigs 
Jahrbuch  gut  bearbeitet.  Außerdem  er- 

freuen wir  uns  aber  jetzt  auch  für  Deutsch- 
land, Oesterreich,  die  Schweiz  guter,  nur 

etwas  spät  erscheinender1),  amtlicher  sta- tistischer Uebersichten. 

In  Deutschland  sind  im  Jahre  1919, 
von  kleineren  Anstalten  und  Verbänden  ab- 

gesehen, 11  Gegenseitigkeits-  und  4  Aktien- 
gesellschaften tätig  gewesen.  Zu  den  ersteren 

ist  die  bayerische  staatlich  geleitete  Anstalt 
nicht  gerechnet.  Mit  wenigen  Ausnahmen 
arbeiten  diese  15  bzw.  16  Anstalten  nur  auf 
deutschem  Gebiete. 

Die  Ergebnisse  der  deutschen  Hagel- 
versicherungsgesellschaften seit  dem  Jahre 

1871  veranschaulicht  die  nachstehende  Ta- 
belle, die  in  der  von  B.  Iränyi  herausgegebe- 
nen Zeitschrift  „Der  Nationalökonom" 

(XXXIII.  Jahrg.  Nr.  14,  Wien,  l./VI.  1920) 
veröffentlicht  ist. 

Prämieneinnahme 

Versicherungs- 
inkl. Nachschüsse 

bei  den  Gegen- 
Ausgaben"* für 

Schäden  für 

Es  waren  in  Prozent 

der  Versicherungs- summe 
seitigkeitsgesell- eigene Rechnung 

summe 

schaften Prämien Schäden 

1871-1875 
5  877  586  000 

61  889  000 

52  924  000 

1,05 

0,90 1876-1880 6890971  000 
63  704  000 53  604  000 

o,93 

0,78 
1881-1885 8571958000 89  007  000 

76  964  000 

1,05 

0,90 1886-1890 9  271  351  000 90  988  000 
64  719  000 

098 0,70 

1891-1895 11  297  301  000 110  836  000 
78  535  000 0,98 0,70 

1896-1900 12  761  526  000 130  915  000 107  345  000 

i»°3 

0,86 
1901-1905 

13  748810  000 156274  000 130  749  000 

1,14 

o,95 

1906-1910 15  507  801  000 230  853  000 198  548  000 1,5° 

1,28 
1911-1915 18  003  082  000 210  333  000 

139037  000 

1,17 

o,77 

1916 
4  541  308  000 58  345  000 42  258  000 

1,28 

o,95 

1917 
4  555  978  000 

61  960  000 

49  763  000 

1,36 

1,09 

1918 
4927981  000 52  491  000 32  605  000 

1,03 

0,66 

1919 5  158  469  000 
64331  000 41  690  000 

1,24 

0,81 1871-1919 121  124  122  000 1  381  926  000 1  068  741  000 

1,13 

0,89 

Hiernach  wurden  in  den  Jahren  1871  — 
1919  von  den  größeren  deutschen  Hagel- 

versicherungsanstalten 1381,9  Mill.  M.  für 
Prämien  eingenommen,  davon  1068741000  M. 
=  78%  für  Schäden  ausbezahlt;  nimmt  man 
die  Kosten  mit  20%  durchschnittlich  an, 
so  hat  während  dieses  Zeitraums  das  Hagel- 

a)  Der  jüngste  deutsche  amtliche  Bericht 
bezieht  sich  auf  das  Jahr  1916.  Cf.  Versicherungs- 

statistik für  1916  über  die  unter  Reichsaufsicht 
stehenden  Unternehmungen.  Herausg.  vom 
Reichsaufsichtsamte  für  Privatversicherung.  Mit 
einer  Tafel.     Berlin  u.  Leipzig  1921. 

geschäft  den  Anstalten  nur  geringen  Nutzen 

gebracht. Die  Sicherheitsfonds  der  vier  Aktien- 
gesellschaften umfaßten  Ende  1919  29,2  Mill. 

M.,  wozu  noch  14  912  000  M.  aushaftendes 
Aktienkapital  hinzukamen.  Davon  ent- 

fielen auf  Vermögensreserven  18,5  Mill.  M. 
Die  Bareinschüsse  der  Aktionäre  betrugen 
10,6  Mill.  M.  Die  Bayerische  Landesanstalt 
verfügte  Ende  1919  über  17,5  Mill.  M., 
die  11  Gegenseitigkeitsanstalten  zusammen 
über  23  Mill.  M.  Vermögensreserven. 

Für    Oesterreich    liegen    die    letzten 
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statistischen  Daten  für  das  Jahr  1916  vor,  j 
die  sich  zugleich  auch  auf  Ungarn  beziehen. ! 
Damals  arbeiteten  in  Oesterreich-Ungarn 
12  Aktiengesellschaften  und  8  Gegenseitig- 

keitsanstalten. Die  Hagelgefahr  ist  sowohl 
in  Oesterreich  wie  in  Ungarn  recht  erheblich. 
Dennoch  läßt  die  Hagelversicherung  viel 
zu  wünschen  übrig.  Die  Kesultate  der  Ge- 

sellschaften sind  wenig  erfreulich.  Die 
gewinnbringenden  Jahre  sind  Ausnahmen, 
wenn  man  bedenkt,  daß  in  dem  Zeitraum 
von  1878—1916  —  die  Statistik  für  die  ehe- 

malige Gesamtmonarchie  reicht  bis  1878 
zurück  —  sich  ein  Verlust  von  25  630  000  Kr. 
netto  ergibt,  was  4%  der  Nettoprämie 
entspricht. 

Es  betrugen  in  den  Jahren  1878—1916 
in  Kronen: 

Geschäfts- 
% der 

gewinn 
Prämio 

1878-1885 —  7  711  000 

=     9,5 

1886-1890 —  8  551  000 

=  11, 1 

1891-1895 +  857  000 

=     i,4 

1896-1900 —  4  207  000 

=     6,9 

1901-1905 
+  3  188  000 

=     5,4 

1906-r.un -  7  76°  595 
=     9,6 

1911-1915 +  3  297  482 

=     3,6 

1914 
-     103  544 

=     0,6 

1915 +     567  M3 
=       3,2 

1916 
-  -1  745  '"s* 

=  23,1 

„Diese  Resultate  lassen  es  begreiflich  er- 
scheinen, wenn  der  Umfang  der  Versiche- 

rungssummen in  Oesterreich-Ungarn  ein 
geringerer  ist  gegenüber  Deutschland  und 
in  verschiedenen  Jahren  nicht  unbedeutend 

variiert"  (Iränyi).  Im  Jahre  1916  waren 
bei  den  österr.-ungar.  Anstalten  1087  Mill., 
bei  den  deutschen  Gesellschaften  4%  Mil- 

liarden   M.    Versicherungssumme    in    Kraft. 
In  Frankreich  überwiegen  in  der  Hagel- 

versicherung die  Gegenseitigkeitsgesellschaf- 
ten. Rohrbeck  führt  in  seinem  Aufsatz 

„Das  Hagelversicherungsgeschäft  der  Welt" 
(in  Ehrenzweigs  Assekuranz-Jahrbuch,  35. 
Jahrg.,  Wien  u.  Leipzig  1914,  S.  135)  nur 
2  Aktiengesellschaften  neben  15  Gegen- 

seitigkeitsanstalten und  27  lokalen  meist  in 
Südfrankreich  mit  Unterstützung  des  Acker- 

bauministeriums arbeitende  Kassen  an. 
Die  Hagelversicherungssumme  betrug  1907 
824  860  424  Fr.  und  stieg  bis  1912  auf 
1011828  865  Fr.;  die  Versicherungssumme 
der  lokalen  Kassen  von  20  500  000  Fr.  in 
1907  auf  30  890  450  Fr.  im  Jahre  1912.  Das 

Versicherungsgeschäft  war  aber  in  Frank- 
reich viel  weniger  verlustbringend  als  in 

Deutschland. 
Die  Hagelgefahr  in  Großbritannien 

ist  gering.  Daher  hat  dort  die  Hagelversiche- 
rung keine  größere  Bedeutung  erlangt;  sie 

wird  vorwiegend  als  Nebenzweig  neben  der 
Feuerversicherung  betrieben.  In  London 
besteht      eine      Hagelversicherungs-Aktien- 

gesellschaft: Nurserymen,  ( Market  Garde- 
neers  and  General;  Hailstprnr  Insurance 
Corporation  Ltd. 

In  der  Schweiz,  die  eine  beträchtliche 
Hagelgefährdung  aufweist,  widmen  sich  dem 
Betriebe  der  Hagelversicherung  2  Gegen- 

seitigkeitsanstalten, nämlioh  die  Schweize- 
rische Hagelversicherungsgesellscliaft  in  Zü- 

rich und  Le  Paragrele  in  Neuenburg.  Bei 
der  erster en  können  alle  Arten  von  Kul- 

turen versichert  werden  und  ihr  Geschäfts- 
gebiet umfaßt  die  ganze  Schweiz;  bei  der 

Gesellschaft  Le  Paragrele  werden  nur  Reben 
des  Kantons  Neuenburg  gegen  Hagelschlag 
versichert.  Die  Versicherungssumme  beider 
Gesellschaften  betrug  1903  43  930  000  Fr. 
und  stieg  1912  auf  80  519  000  Fr.  Durch 
(}.  y.  22./XII.  1893  hat  sich  der  Bund  ge- 

nötigt gesehen,  die  Hagelversicherungsanstal- ton  finanziell  zu  unterstützen.  In  ähnlicher 
Weise  sind  denn  auch  fast  sämtliche  kan- 

tonale Regierungen  dazu  übergegangen,  Bei- 
hilfen zu  leisten.  Diese  Zuschüsse  betrugen 

z.  B.  1908  561  582,  1911  696  691  Fr. 
Aus  den  übrigen  Ländern  waren  leidlich 

zuverlässige  Zahlen  aus  neuerer  Zeit  nicht 
zu  beschaffen.  Mehrfach  können  genauere 
Daten  auch  um  deswillen  nicht  beigebracht 
werden,  weil  die  Hagelversicherung  häufig 
nur  als  Abteilung  anderer  Versicherungs- 

zweige geführt  und  ihre  Ergebnisse  dann 
auch  nicht  immer  gesondert  angegeben werden. 

Literatur:  Abgesehen  von  der  allyemeinen  Li- 
teratur des  Versicherungswesens  (den  Werken 

Brünier,  Manen,  Moldenhauer),  den  ver* 

schiedenen  Jahryänyen  von  Ehrenzweig 's  Asse- 
kukranz-.Iahrbuch  und  der  ayrarpolitischen 
Literatur  (insbes.  Buchenberger,  Agrar- 
wesen  und  Agrarpolitik,  Bd,  II,  Leipziy  1893, 

§§  145 — 150)  kommen  in  Betracht :  Suchsland, 
Die  Hagelversicherungsfrage  in  Deutschland, 
1890.  —  v.  Thütnen,  ,  Geschichte  des  Hagel- 

versicherung sw  es  ens  in  Deutschland,  1896.  — 
Itohrbeck,  Organisation  der  Hagelversicherung, 
vornehmlich  in  Deutschland,  Berlin  1909.  — 
Derselbe,  Die  lokalen  Hagelversicherungsver- 
eine  in  Deutschland  (in  der  „Internationalen 

Agrarökonomischen  Rundschau",  Juni  191g).  — 
Derselbe,  Ein  Hagelversicherungsmonopol  des 
Reichs,  Berlin  1919.  —  Karl  Weiss,  Die  Be- 
triebsyeioinnc  der  deutschen  Versicherungs-Gesell- 
schaften,  Mannheim  1919.  —  Vyl.  auch  Art. 

,,Hagelversicheruny"  im  Versicherungs-Lexikon. 
Herausy.  von  Manes,  Tübingen  1909,  Sp.  521 
und  im  Ergänzungsband  zu  diesem  Lexikon, 
Täbinyen  1913,  Sp.  341  fg.  —  Ausgezeichnetes 
Material  bringt  weiterhin  das  Bulletin  du 
Bureau  des  Institutions  economigues 
et  sociales  des  Internationalen  Agrarinsiituts 

in  Rom,  1911  ff.  (1913^1917  auch  in  deutscher 
Sprache).  A.  Emminghaus  (f) 

W.    Wygodsinski  (f). 
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s.  Teilbau  und  Teilpacht. 

Haller,  Karl  Ludwig  von, 
geb.  am  l./VIII.  1768  in  Bern;  1784  Sekretär 
in  der  Staatskanzlei  in  Bern;  1792  Legations- 

sekretär der  Republik  Bern.  Als  1798  die 
Schweiz  in  die  Helvetische  Republik  umge- 

wandelt wurde,  trat  er  aus  dem  Staatsdienste 
aus  und  wurde  Redakteur  des  antirevolutionären 

Blattes  „Helvetische  Annalen".  Zur  Auswande- 
rung gezwungen  trat  er  als  Hofsekretär  des 

Kriegsrats  in  österreichische  Dienste.  Zurück- 
gekehrt war  er  1806—14  Professor  des  all- 

gemeinen Staatsrechts  und  der  vaterländischen 
Geschichte  an  der  1805  gegründeten  Berner 
Akademie;  1814  nach  der  Rekonstituierung  der 
ehemaligen  Bernischen  Patrizierherrschaft  Mit- 

glied des  Großen  Rates  zu  Bern;  1820  Uebertritt 
von  der  protestantischen  zur  katholischen  Kon- 

fession; 1822  infolge  dieses  Glaubenswechsels 
Verlust  seines  Amtes;  1825  Auswanderung  nach 
Frankreich;  1829  Professor  an  der  Ecole  des 
chartes  zu  Paris;  Ende  1830  Rückkehr  nach  der 
Schweiz  und  1834-37  Mitglied  des  Großen 
Rates  zu  Solothurn.  Haller  starb  am  20./V.  1854 
auf  seinem  Landgute  zu  Solothurn. 

Hallers  Lebensaufgabe  war  die  Bekämpfung 
der  Lehre  vom  Gesellschaf  tsvertrage.  Als 
Nationalökonom  gehörte  er  neben  Müller  der 
romantischen  Schule  an. 

Von  seinen  Werken  erwähnen  wir:  Projekt 
einer  Konstitution  für  die  schweizerische  Re- 

publik Bern,  Bern  1798.  -  Ueber  die  Not- 
wendigkeit einer  anderen  obersten  Begründung 

des  allgemeinen  Staatsrechts,  Bern  1807 
(Antrittsrede  zur  Berner  Professur).  —  Ueber 
Domänen  und  Regalien  (Literar.  Archiv  d.  Akad. 
zu  Bern,  Jahrg.  1,  1807).  —  Handbuch  der  all- 

gemeinen Staatenkunde,  Winterthur  1808.  — 
Restauration  der  Staatswissenschaft  oder  Theorie 

des  natürlich-geselligen  Zustandes  der  Chimäre 
des  künstlich-bürgerlichen  entgegengestellt,  6 
Bde.,  Bern  1816-34;  dasselbe,  2.  Aufl.,  ebd. 
1820—34;  dasselbe  in  französ.  Uebersetzung, 
Bd.  1-6,  Paris  1824-75;  auch  je  eine  italie- 

nische, englische  und  spanische  Uebersetzung 
liegt  von  dem  Werke  vor,  aber  nur  die  erstere 
wurde  vollendet.  —  Ueber  die  Konstitution  der 
spanischen  Cortes,  Winterthur  1820.  —  Me-langes 
de  droit  public  et  de  haute  politique,  2  Bde., 
Paris  1839.  —  Staatsrechtliche  Prüfung  des 
Vereinigten  Preuß.  Landtags  nebst  redlichem 
Rat  an  den  König  zur  Behauptung  seines  guten 
Rechts,  Schaffhausen  1847.  —  Die  wahren  Ur- 

sachen und  die  einzig  wirksamen  Abhilfsmittel 
der  allgemeinen  Verarmung  und  Verdienstlosig- 
keit,  Schaffhausen  1850.  —  Ferner  lieferte  Haller 
Aufsätze  für  folgende  Blätter:  Berliner  Wochen- 

blatt, Neue  Preußische  Zeitung,  Historisch-poli- 
tische Blätter,  Deutsche  Volkshalle  und  Drapeau 

blanc  (während   seines   Aufenthaltes   in   Paris). 
Vgl.  über  Haller:  W.  T.  Krug,  Die  Staats- 

wissenschaft im  Restaurationsprozesse  der  Herren 
von  Haller,  Adam  Müller  und  Konsorten,  Leipzig 
1817.  —  G.  Escher,  Ueber  die  Philosophie  des 
Staatsrechts  mit  besonderer  Beziehung  auf  die 
Hallersche  Restauration,  Zürich  1821.  —  J.  G. 

Ratze,  Die  Konstitutionsscheu  des  Herrn  von 

Haller,  Leipzig  1821.  —  Krug,  Dikäopolitik  usw.' 
Leipzig  1824.  —  K.  Riedel,  v.  Hallers  staats- 

rechtliche Grundsätze,  Darmstadt  1842.  —  (H. 
de  Raemy  de  Bertigny),  Notice  sur  la  vie  et 
les  ecrits  de  Ch.  L.  de  Haller,  Freiburg  1854.  — 
R.  v.  Moni,  Geschichte  und  Literatur  der  Staats- 
wissenschaften,  Bd.  II,  Erlangen  1858,  S.  530 
-60.  -  St.W.B  von  Bluntschli  und  Brater. 

Bd.  IV,  Stuttgart  1859,  S.  622  ff.  -  H.  Wagener, 
Staats-  und  Gesellschaftslexikon,  Bd.  IX. 
Berlin  1862,  S.  38ff.  -  Bluntschli,  Geschichte 
des  allgemeinen  Staatsrechts  und  der  Politik, 
München  1864,  S.  495 ff.  -  Röscher,  Die  ro- 

mantische Schule  der  Nationalökonomik  in 

Deutschland,  VIII.  -  K.  L.  v.  Haller  (in  Z. 
f.  St.,  Bd.  XXVI,  Tübingen  1870,  S.  93  ff.). 
—  v.  Orelli,  Rechtsschule  und  Rechtsliteratur, 
Zürich  1879.  —  Allgemeine  deutsche  Biographie, 
Bd.  X,  Leipzig  1879,  S.  431  ff.  -  Looser,  Ent- 

wicklung u.  System  der  politischen  Anschauungen 
K.  L.  v.  Hallers,  Berner  Diss.  von  1896.  — 
Bachern,  Staats-Lexikon,  3.  Aufl.,  Bd.  II.  Freiburg 
1909,  Sp.  994  ff.  -  Reinhard,  Präludien  zu  einer 
Biographie  Hallers  (Hist.  Jahrb.  d.  Görres-Ges., 
Bd.  35,  1914,  S.  591  ff.).  -  Reinhard,  K.  L. 
v.  Haller,  Köln  1915  (2.  Vereinsschrift  d.  Görres- 
Ges.  z.  Pflege  d.  Wiss  ).  —  Kosch,  K.  L.  v.  HaUer 
(Hist.-Polit.  Blätter,  Bd.  157.  1916,  S.  761  ff.).  - 
E.  Reinhard,  Zwei  Denkschriften  K.  L.  v.  Hallers 
(Hist.  Jahrb.  d.  Görres-Ges.,  Bd.  37,  1916. 
S.  411  ff.).  -  E.  Reinhard:  H.  und  seine  Be- 

ziehungen zum  Kreise  um  Metternich  (Hist.- 
Polit.  BL,  Bd.  162,  1918,  S.  168 ff.). 

Meltzel. 

Halley,  Edmund, 
geb.  am  29./X.  1656  zu  Haggerston  bei  London; 
studierte  in  Oxford  Mathematik  und  Astronomie; 
1678  magister  artium  in  Oxford  und  Mitglied 
der   Royal   Society   in   London;   veröffentlichte 
1679  seinen  Sternkatalog  des  südlichen  Himmels 
(catalogus  stellarum  australium);  machte  mehrere 
große  Reisen  zu  astronomischen  Zwecken  und 
zum  Studium  des  Erdmagnetismus;  1681  Ent- 

decker und  Berechner  des  nach  ihm  benannten 

Kometen;  1719  königlicher  Astronom  der  Stern- 
warte in  Greenwich;  starb  am  14./I.  1742  zu 

Greenwich. 
Er  stellte  die  erste  Sterblichkeitstabelle  auf, 

wobei  er  sich  auf  die  Sterbelisten  aus  Breslau 

von  1687—91  stützte,  welche  ihm  der  dortige 
Propst  Kaspar  Neumann  aufgezeichnet  hatte. 

Im  Auftrage  der  Royal  Society  lieferte  Halley 
über  die  Neumannsche  Arbeit  2  Gutachten:  An 
estimate  of  the  degrees  of  the  inortality  of 
mankind,  drawn  from  curious  tables  of  the 
births  and  funerals  of  the  city  of  Breslaw,  with 
an  attempt  to  ascertain  the  price  of  annuities 
upon  lives.  —  Some  further  considerations  on  the 
Breslaw  bills  of  mortality.  (Beide  abgedruckt 
in:  Philosophical  transactions  of  the  Roval 
Society,  Vol.  17,  London  1693,  Nr.  196  und  198.) 

Vgl.  über  Halley:  Gottfr.  Zenner,  Monat- 
liche Novellen  aus  der  gelehrten  und  kuriosen 

Welt,  Zerbst  1694,  Aprilheft.  -  De>arcieux\ 
Essai  sur  la  probabilite  etc.,  Paris  1746.  — 
Delisle,  Lettres  sur  les  tables  de  Halley,  1749.  — 
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Simpson,  Doctrine  of  annuities  and  reverions, 
London  1752.  —  Wargen tin,  Der  kgl.  schwe- 

dischen Akademie  Abhandlungen  aus  der  Natur- 
lehre, übersetzt  von  Kästner,  Bd.  XVII,  Nr.  84, 

Leipzig  1755.  —  Montucla,  Historia  mathe- 
matica,  Bd.  2,  Teil  IV,  Paris  1758,  S.  531  ff.  - 
Lalande,  Preiace  historique  aux  tables  de 
Halley,  1759.  —  J.  H.  Lambert,  Beiträge  zum 
Gebrauche  der  Mathematik  und  deren  Anwen- 

dung, Teil  III,  Berlin  1772,  S.  501  ff.  -  Süß- 
milch,  Göttliche  Ordnung,  4.  Aufl.,  Berlin  1775- 
76,  Bd.  II,  S.  226 ff.,  Bd.  III,  S.  32  u.  ö.  - 
Casper,  Beiträge  zur  medizinischen  Statistik 
etc.,  Bd.  II,  Berlin  1835,  S.  612  ff.  -  Moser, 
Gesetze  der  Lebensdauer,  Berlin  1839.  —  Ber- 
noulli,  Populationist  ik,  Ulm  1841,  S.  399  ff.  - 
Ph.  Fischer,  Grundzüge  des  auf  die  menschliche 
Sterblichkeit  gegründeten  Versicherungswesens, 
Oppenheim  1860,  S.  29 ff.  —  Wappäus,  Bevölke- 

rungsstatistik, Bd.  II,  Leipzig  1861,  S.  23  u.  109. 
—  A.  Wild,  Probleme  der  Statistik  usw.,  München 
1862,  §  13-16.  -  Quetelet,  Tables  de  mortalite, 
Brüssel  1872.  —  Knapp,  Theorie  des  Bcvölke- 
rungswechsels,  Leipzig  1874,  S.  61  und  122  ff.  — 
Lexis,  Einleitung  in  die  Theorie  der  Bevöl- 

kerungsstatistik, Straßburg  1875,  S.  39.  - 
Liagre,  Calcul  des  probabuit^s,  2.  ed.  Brüssel 
1879.  —  Westergaard,  Lehre  von  der  Mortalität 
u.  Morbidität,  Jena  1881,  S.  19 ff.  -  Graetzer, 
Edmund  Halley  und  Kaspar  Neumann,  Breslau 
1883.  -  John,  Geschichte  der  Statistik,  Bd.  I, 
Stuttgart  1884,  S.  192 ff.  -  R.  Böckh,  Zur 
Feier  des  200jährigen  Bestehens  von  Halleys 
Sterblichkeitstafel,  in  Bulletin  de  l'Instit.  intern, 
de  statistique,  tome  VII,  Rom  1893.  -  A.  J. 
Rudolph,  Material  for  a  bibliography  of  E.  Halley, 
Boston  1905. 

Meltzel. 

Haltekinder 

s.  Kinderfürsorge. 

Hamilton,  Alexander, 
geb.  am  ll./I.  1757  auf  der  Antilleninsel  Ncvis, 
gest.  am  12./VII.  1804  in  New  York,  im  Unab- 

hängigkeitskrieg Adjutant  und  Sekretär  Wa- 
shingtons, dann  Anwalt  in  New  York,  1786  Mit- 

glied der  gesetzgebenden  und  1787  der  kon- 
stituierenden Versammlung  in  Philadelphia, 

1789—95  Schatzsekretär.  Die  ihm  gestellte 
Aufgabe  der  Neuordnung  der  durch  den  Krieg 
zerrütteten  Finanzen  löste  er  durch  Gründung 
einer  Nationalbank,  Abwälzung  der  Schulden 
der  Einzelstaaten  auf  die  Union  zwecks  Konsoli- 

dierung und  Fundierung  der  Staatsschuld  und 
Neuordnung  des  Steuerwesens. 

Seine  staatswissenschaftlichen  Schriften  be- 
stehen in  den  Berichten,  welche  er  als  Schatz- 

sekretär erstattete.  Die  bedeutendsten  sind 

folgende:  Public  credit,  9th  Jan.  1790.  - 
National  bank,  13'!'  Dec.  1790.  —  Establishment 
of  a  mint,  28  ''  Jan.  1791.  —  Encouragement 
and  protection  of  manufactures,  5ti»  Dec.  1791.  (In 

diesem  Bericht  über  Maßnahmen  zur  Förderung 
der  heimischen  Gewerbe  bekämpfte  er  die  Frei- 

handelsdoktrin zugunsten  eines  den  amerika- 
nischen Verhältnissen  angepaßten,  gemäßigten 

Schutzzolles.  Er  wurde  dadurch  auf  diesem 

Gebiete  ein  Vorkämpfer  List's,  dessen  Propa- 
ganda für  Schutzzoll  durch  die  Hamiltonschen 

Ausführungen  stark  beeinflußt  wurde).  — 
Public  credit,  16"'  Jan.  1795.  —  Letter  con- 
cerning  the  public  conduet  and  character  of 
President  John  Adams,  1.  u.  2.  Aufl.,  New  York 
1800. 

Hamilton  war  der  Hauptbeteiligte  an  dem 
Sammelwerke:  The  Federalist:  a  collection 
of  essays,  written  in  favor  of  the  new  Con- 

stitution, as  agreed  upon  by  the  federal  Con- 
vention, September  17,  1787,  oy  Alex.  Hamilton, 

James  Madison,  and  John  Jay,  2  Bde.,  New 
York  1788  -  Zahlreiche  Ausgaben.  Vgl.  P.  L. 
Ford,  List  of  editions  of  „The  Federalist" 
1886.  -  Französ.  Uebers.  Paris  1902.  -  Span. 
Uebers. 

Seine  Gesamtwerke  erschienen  in  mehreren 
Ausgaben,  u.  a.  hrsg.  von  Lodge,  New  York 
1883-86. 

Vgl.  über  Hamilton:  Few  remarks  on 
Mr.  Hamiltons  Letter,  concerning  the  public  con- 

duet and  character  of  the  President  (J.  Adams), 

by  Caius  (ps.),  Baltimore  1800.  —  Tom  Callen- 
der,  Letters  to  A.  H.,  King  of  the  Feds,  New 
York  1802.  —  Coleman,  Collection  of  the  facts 
and  documents  relative  to  the  death  of  A.  Hamil- 

ton, New  York  1804;  new  ed.  Boston  1904.  — 
„Hamilton"  to  the  Federalists  of  the  United 
States  on  the  choico  of  a  President,  ebd.  1812. 
—  J.  C.  Hamilton,  Life  of  Alexander  Hamil- 

ton, 2 Bde.,  New  York  1840.  -  J.  C.  Hamilton, 
Ilistory  of  the  Republic  of  the  United  States  of 
America,  as  traced  in  the  writings  of  Alexander 
Hamilton  and  his  contemporaries,  7  Bde.,  New 
York  1857;  4.  Aufl.  1879.  -  Bluntschli  und 
Bratcr,  Staatswörterbuch,  Bd.  IV,  Stutt- 

gart 1859,  S.  629-34.  -  Neumann,  Ge- 
schichte der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika, 

Bd.  I,  Berlin  1863,  S.  416ff.  -  E.  Laboulaye, 
Histoire  des  Etats-Unis.,  2.  Aufl.,  Bd.  III,  Paris 
1867,  S.  210ff.  -  v.  Holst,  Verfassung  und 
Demokratie  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika, 
Bd.  I,  Düsseldorf  1873,  S.  70 ff.  -  Thompson, 
Social  science  and  national  economy,  Philadelphia 
1875,  S.  27,  263  64,  356/8.  -  J.  H.  Patton, 
Concise  history  of  the  American  people,  New  York 
1876,  S.  531  ff.  -  Morse,  Life  of  Alexander 
Hamilton,  2  Bde.,  Boston  1877.  -  H.  C.  Lodge, 
Alexander  Hamilton,  2  Bde.,  Boston  1882.  - 
Gilman,  A  history  of  the  American  people, 
Glasgow  1883,  S.  338  ff.  u.  ö.  -  P.  L.  Ford, 
Bibliotheca  Ilamiltoniana.  A  list  of  books 
written  by  or  relating  A.  Hamilton,  New  York 
1886.  —  Derselbe,  List  of  treasury  reports  and 
circulars  issued  by  Hamilton  1789-1795,  1886. 
—  Harrower,  Alexander  Hamilton  als  Natio- 

nalökonom, Halle  1887.  —  Sumner,  A.  Ha- 
milton,  New  York  1890.  -  Morse,  Alexander 
Hamilton  (Political  Scienee  Quarterly,  5,  1890, 
S.  1—23).  —  Bastable,  Commerce  of  nations, 
London  1892,  S.  120 ff.  -  E.  G.  Bourne, 
Alexander  Hamilton  and  Adam  Smith,  in  Quart. 
Journ.  of  Economics,  1894,  April,  Boston.  _  — 
E.  C.  Lunt,  Hamilton  as  a  political  economist, 
in  Journ.  of  Pol.  Econ.,  vol.  III,  New  York  1895. 
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—  Ugo  Rabbeno,  H  protezionismo  Americano, 
Milano  1893;  englische  Uebers.  u.  d.  Tit.: 
American  cömmercial  policy,  London  1895, 
S.  282—324.  —  Oliver,  A.  Hamilton,  Boston 
1906;  new  ed.  1907.  Meitiel. 

Hamilton,  Robert, 
geb.  am  ll./VI.  1743  in  Edinburg  und  gest. 
daselbst  am  14./VII.  1829,  trat  nach  Absolvierung 
der  Edinburger  Hochschide  in  ein  Bankgeschäft 
ein.  1769—78  Rektor  der  Akademie  in  Perth; 
1779—1817  Professor  der  Naturwissenschaften 
in  Aberdeen  und  1817— 1829  Professor  der 
Mathematik  ebenda. 

Hamilton  veröffentlichte  von  staatswissen- 
schaftlichen Schriften  in  Buchform: 

Introduction  to  merchandise,  containing  a 
complete  System  of  arithmetic,  with  an  account 
of  the  trade  of  Great-Britain.  Edinburgh  1777. 
—  An  inquiry  concerning  the  rise  and  progress, 
the  redemption  and  present  state  and  the  ma- 
nagement  of  the  national  debt  of  Great-Britain 
and  Ireland.  Ebd.  1813;  dasselbe  in  franz. 
Uebers.  von  Henri :  Lasalle.  Paris  1817.  — 
The  progress  of  Society.  Edinburgh  1830.  (In- 

halt: Wealth  and  industry;  distribution  of 
wealth;  equalization  of  wealth  etc.)  —  Essays. 
Aberdeen  1831.  (Inhalt:  Peace  and  war;  on  the 
management  of  the  poor  etc.)  Mettzel. 

Hände!. 

I.  Volkswirtschaftlich  betrach- 
tet.   IL  Das  Recht  des  Handels. 

I.  Volkswirtschaftlich  betrachtet. 
1.  Wesen.  2.  Bedeutung.  3.  Arten.  4.  Han- 

delsgeschichtliches.   5.  Schlußbetrachtungen. 

1.  Wesen  des  Handels.  Ein  viel  um- 
strittenes und  noch  jetzt  unklares  Gebiet. 

Trotz  mancher  Anerkennung  wohltätiger 

"Wirkungen  des  Handels  im  allgemeinen, 
wurde  dessen  Beurteilung  doch  meist  be- 

stimmt durch  Unterschiede  der  „Weltan- 

schauungen" —  so  im  Altertum,  noch  mehr 
im  Mittelalter  — ,  in  neuerer  Zeit  durch  die 
vielfach  wechselnden  Produktionstheorien 

(Merkantilismus,  Physiokratie  usw.),  stets 
auch  durch  bedenkliche  Eigenschaften  des 
Handels  auf  primitiven  Entwicklungsstufen 
(Handel  und  Seeraub,  Tauschen  und  Täu- 

schen usw.),  ebenso  bei  einzelnen  Arten 
des  Handels  (Kleinhandel,  Handel  und 
Landwirtschaft  usw.).  Noch  jetzt  leidet  die 
wissenschaftliche  Behandlung  des  Handels 
unter  starken  Widersprüchen;  sie  wurzeln 
schließlich  in  dem  unfertigen  Zustande  der 

Lehre  von  der  ,, Produktion"  und  der  „Ver- 
teilung". 

Beispiele.  List:  „Er  ist  in  ganz  anderer 
Weise  produktiv  als  Ackerbau  und  Manufak- 

turen. Diese  bringen  Güter  hervor,  der  Handel 
Vermittelt  nur  den  Tausch  der  Güter.'1 

Röscher:  „Wenn  jede  Produktion  erst  in 
dem  Augenblicke  vollendet  ist,  wo  das  Produkt 
für  seinen  letzten  Zweck,  die  Konsumtion,  reif 
geworden  ist,  so  ist  der  Handel  gleichsam  das 
Schlußglied  in  der  Kette  der  produktiven 

Arbeiten." 
Mataja:  Auch  er  unterscheidet  den  Handel 

ausdrücklich  von  der  Produktion,  polemisiert 
aber  gegen  die  Lehre  von  der  Unproduktivität 
des  Handels  und  sagt  ähnlich  wie  Röscher: 
„Ehe  nicht  die  Güter  tatsächlich  in  die  Ver- 

fügungsgewalt des  Konsumenten  gelangt  sind, 
kann  die  produktive  Tätigkeit  nicht  endgültig 

als  abgeschlossen  betrachtet  werden." Lexis:  „Handel  ist,  gewerbsmäßig  betrieben, 
der  Einkauf  und  Eintausch  von  Gütern  und 

die  Wiederveräußerung  derselben."  An  anderer 
Stelle  aber:  „Sofern  die  Handelstätigkeit  zu- 

gleich das  objektiv  nützliche  Resultat  erzeugt, 
daß  die  Güter  eine  ihre  Brauchbarkeit  erhöhende 
Ortsveränderung  erfahren  und  den  Konsumenten 
reichlicher  und  bequemer  zugänglich  gemacht 
werden,  ist  sie  unzweifelhaft  auch  volkswirt- 

schaftlich produktiv.  Wenn  der  Bergwerks- 
unternehmer, der  durch  Handarbeiter  und 

Maschinen  Steinkohlen  aus  der  Tiefe  an  die 
Oberfläche  emporheben  läßt,  ein  Produzent  ist. 
so  kommt  dieser  Charakter  ebensogut  dem 
Händler  zu,  der  auf  seine  Rechnung  veranlaßt, 
daß  diese  Kohlen  vom  Schacht  nach  seinem 

Lager  und  von  da  in  die  Vorratsräume  des 

Konsumenten  gelangen." 
So  schwankend  urteilt  die  national- 

ökonomische Theorie  noch  immer.  Zwar 
glaubt  man  nicht  mehr  wie  im  Altertum, 
der  ganze  Gewinn  der  Kaufleute  entstamme 
dem  Betrüge;  man  rechnet  den  Handel 

sogar  ,,im  weiteren  Sinne"  zur  Produktion; aber  die  Theorie  kann  sich  nicht  entschließen; 
die  prinzipielle  Scheidelinie  zwischen  dem 
Handel  und  den  übrigen  Teilen  der  Pro- 

duktion fallen  zu  lassen.  In  der  Anschauung, 
daß  „Uebertragung  der  Güter  von  einer 

Hand  in  die  andere"  (Lexis)  nicht  Produktion 
sei,  spukt  unbewußt  noch  etwas  von  dem 
uralten  Irrtume,  daß  dasjenige,  was  der 
Kaufmann  gewinnt,  irgendein  anderer 
verlieren  müsse. 

Von  einer  ganz  anderen  Seite  aus  ist 
der  Wahrheit  Knies  schon  1855  näher- 

gekommen. Ohne  eigentlichen  Zusammen- 
hang mit  seinen  sonstigen  Theorien  unter- 

schied er  den  Stoffwert,  den  Formweit 
und  den  Ortswert  der  Güter,  als  immanente 
Eigenschaften  der  Güter.  Im  Anschlüsse 
daran  hat  er  schon  die  von  ihm  als  „merk- 

würdig" bezeichnete  Tatsache  hervorge- 
hoben, daß  „die  drei  großen  Produktions- 
kreise materieller  Güter,  Rohproduktion, 

Gewerbe  und  Handel,  sich,  je  eine,  vor- 
nehmlich die  Erzielung  von  Stoffwert,  Form- 

wert, Ortswert  zur  Aufgabe  stellen".  Aber 
von  dieser  nur  beiläufig  hingeworfenen 
Erkenntnis  hat  weder  er  selbst,  noch  ein 
Späterer,  soviel  ich  weiß,  Nutzen  gezogen. 
Auch  Knies  hat  der  Produktion  das  gesamte 
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Gebiet  des  Tauschverkehrs  als  „Verteilung" 
gegenübergestellt,  wodurch  doppelte  Be- 

griffsverwirrung entsteht,  sowohl  in  der 
Lehre  von  der  Produktion  wie  in  der  Lehre 
von  der  Verteilung  des  Produktionsertrages. 

Diese  Unklarheit  kann  nur  beseitigt 
werden  durch  eng  miteinander  verbundene 
Fortschritte  in  der  Produktionslehre:  Pro- 

duktion ist  Ueberwindung  natürlicher  Güter- 
knappheit. —  Die  natürliche  Güterknapp- 

heit ist  eine  vierfache:  die  zur  un- 

mittelbaren Bedürfnisbefriedigung  not- 
wendigen Güter  sind  nicht  in  genügender 

Menge  vorhanden;  sie  sind  nicht  vorhanden 
in  der  für  unmittelbare  Bedürfnisbefriedi- 

gung erforderlichen  Beschaffenheit;  sie 
sind  nicht  am  Orte  des  Bedarfs  unmittelbar 

verfügbar;  sie  sind  auch  nicht  zur  Zeit  des 
Bedarfs  unmittelbar  verfügbar.  —  Die 
Ueberwindung  jeder  Art  von  Güterknappheit 
erfordert  besondere  Arten  wirtschaftlicher 
Energie,  welche  wesentliche  Bestandteile 
der  Volkskraft  sind:  es  gibt  also  vier  Pro- 
duktionsartem  —  Alle  Produktionsarten 
streben  danach,  sich  von  den  anderen  soviel 
wie  möglich  berufsmäßig  zu  trennen.  Da- 

durch treten  sie  deutlich  in  die  Erscheinung 
als  Urproduktion,  Gewerbe,  Handel  und 
Spekulation;  doch  sind  diese  vier  Produk- 
i  ionsarten  schon  vor  der  Trennung  vorhanden 
und  unabhängig  von  der  Trennung  wissen- 

schaftlich zu  unterscheiden.  Auch  gelingl 
die  Arbeitsteilung  immer  nur  zum  Teil 
und  bleibt  dauernd  eine  fließende.  Die 
systematische  Begründung  dieser  Theorie 
kann  hier  nicht  beiläufig  gegeben  werden. 
Vielmehr  muß  dies  beschränkt  bleiben  auf 
die  Lehre  vom  Handel. 

Der  Handel  ist  diejenige  Pro- 
duktionsart, welche  die  Aufgabe  hat, 

die  örtliche  Knappheit  der  Natur  an 
wirtschaftlichen  Gütern  zu  über- 

winden. Das  Bild,  das  wir  auf  Grund 
dieser  Erkenntnis  von  der  Stellung  des 
Handels  gewinnen,  weicht  weit  ab  von 
dem,  welches  bei  uns  augenblicklich  noch 
vorherrscht.  Und  doch  hat  die  Umgangs- 

sprache schon  sehr  früh  Ortsveränderung 
ganz  unbewußt  als  das  Wesentliche  im 
Handel  erkannt  (vgl.  über  den  Zusammen- 

hang von  „Handel"  und  „Wandel"  usw. 
Schrader,  Linguist.-histor.  Forschungen  z. 
Handelsgeschichte  I,  63ff.).  Der  Handel 
ist  —  zusammen  mit  der  Spekulation,  die 
am  spätesten  begonnen  hat  sich  von  den 
übrigen  Produktionsarten,  namentlich  vom 
Handel  zu  trennen  —  das  notwendige 
Schlußglied  der  Produktion,  die  ohne  ihn 

noch  gar  keine  vollständige,  gar  keine  wirk- 
liche Produktion  bildet.  Auf  dem  Boden 

dieser  Theorie  kann  irgendeine  Anschauung, 
welche  den  Handel  als  eine  Art  Wucher- 

gewächs  betrachtet,   nicht   mehr  gedeihen; 

sie  ist  endgültig  abgetan  im  Augenblicke 
der  allgemeinen  Annahme  der  hier  vertretenen 
Erkenntnis. 

2.  Bedeutung  des  Handels.  Der  Handel 

ist  —  zusammen  mit  der  Spekulation  — 
im  Tauschverkehr  die  vorzugsweise  organi- 

sierende Produktionsart.  Er  weckt  und 
befriedigt  unmittelbar  die  Bedürfnisse.  Er 
schafft  Absatz.  Er  bildet  Märkte.  Um  diese 
Aufgaben  lösen  zu  können,  müssen  Wille 
und  Verstand  im  Handel  besonders  stark 
entwickelt  sein.  Der  wesentliche  Kern  des 
Handels  ist  also  geistige  Arbeit:  örtliche 
Verfügung  über  Güter.  Deshalb  strebt  er 
danach,  deren  körperliche  Handhabung, 
namentlich  den  Transport  der  Güter,  abzu- 

stoßen, dem  Verkehrswesen  zu  über- 
traj  en,  gleich  den  übrigen  für  seine  eigent- 

liche Aufgabe  weniger  wesentlichen  „Hilfs- 

gewerben"  (Spedition,  Vermittlung  des 
Zahhmgs-  und  Kredit  Verkehrs  usw.),  ebenso 
die  körperliche  Speicherung  der  Güter  der 

„Spekulation"  zu  überlassen,  die  diese  Auf- 
gabe, soweit  wie  irgend  möglich,  ebenfalls 

durch  geistige  Arbeit  ausführt  und  so  im 
fortschreitenden  Maße  körperliche  Speiche- 

rn ng  überflüssig  macht,  ohne  diese  doch  je 
ganz  verdrängen  zu  können. 

Wille  und  Verstand  wirken  beim  Han- 
del stets  mehr  als  bei  den  anderen  Pro- 

duktionsarten unter  der  Herrschaft  des 
Selbstinteresses,  was  indes  keineswegs 
die  Mitwirkung  des  Sachinteresses  und  auch 
des  Gemeinsinns  ausschließt.  Aber  die 
Konkurrenz  wirkt  auf  den  Handel  stets  un- 

mittelbar und  dadurch  besonders  stark 
auf  dem  Markte,  am  stärksten  an  der  Börse, 
deren  weltwirtschaftliche  Bedeutung  ja  ge- 

rade darin  besteht,  daß  durch  sie  die  ganze 
bewohnte  Erde,  unter  Führung  von  Handel 

und  Spekulation,  eine  einzige  Gesamt- 
wirtschaft zu  werden  strebt.  Dieses  der 

weltwirtschaftlichen  Entwicklung  inne- 
wohnende Streben  macht  den  Handel  nebst 

der  Spekulation  zu  einem  vorzugsweise 
kosmopolitischen  Teile  der  Produktion. 

Der  Handel  wird  demgemäß  beherrscht 
von  dem  Streben  nach  freier  Bewegung, 
nachUeberschreitung  der  staatlichen  Grenzen ; 

ja  es  wohnt  ihm,  seiner  produktiven  Auf- 
gabe entsprechend,  das  Streben  inne,  die 

staatlichen  Normen,  soweit  wie  irgend  mög- 
lich, zu  beseitigen  oder  zu  umgehen;  doch 

scheiden  sich  hier  die  Wege  des  gesetz- 
mäßigen und  des  ungesetzmäßigen  Handels. 

Bei  seinem  Streben  nach  freier  weltwirt- 
schaftlicher Bewegung  stößt  der  Handel  oft 

zusammen  mit  Lebensinteressen  der  ein- 
zelnen Volkswirtschaft,  wobei  sein  eigenes 

Interesse  oft  unterliegt,  so  namentlich  in 

der  „Handelspolitik",  die  dann  scheinbar 
eine  Politik  gegen  den  Handel  wird;  doch 
hat   schon   Busch   erkannt,   daß   eine   die 
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Industrie  erziehende  Schutzzollpolitik  dem 
Handel  selbst  dauernd  großen  Nutzen  bringt. 
Bei  höherer  Entwicklung  der  produktiven 
Kräfte  entsteht  immer  mehr  Ueberein- 
stimmung  zwischen  dem  Interesse  des  Han- 

dels und  denen  der  einzelnen  Volkswirtschaft. 
Mit  alledem  hängt  es  zusammen,  daß 

der  Handel  vorzugsweise  den  „Liberalismus" 
vertritt,  auch  den  „Pazifismus".  Er  gehört 
zu  den  notwendigen  „Mächten  der  Be- 

wegung" (Riehl),  deren  eigentlicher  An- 
führer er  ist.  Er  hat  das  städtisch-bürger- 

liche Element  immermehr  zum  Siege  ge- 
führt, hat  namentlich  das  ländlich-agra- 
rische Element,  die  „Mächte  des  Beharrens", 

immer  mehr  zurückgedrängt,  in  solchem 
Grade,  daß  hierdurch  die  soziale  Unruhe 
gefährlich  gewachsen  ist,  und  die  entgegen- 

gesetzte Richtung  besonderer  Förderung 
bedarf. 

Dazu  gehört  es  ferner,  daß  der  Handel 
seit  Beginn  der  Neuzeit  immer  mehr  die 
Führung  des  Gewerbes  übernommen 
hat,  zuerst  in  der  Hausindustrie,  noch 
unmittelbarer  im  Fabriksystem.  Hierdurch 
haben  sich  kaufmännische  Grundsätze  im 
Gewerbe  immer  mehr  eingebürgert.  Auch 
dies  ist  schließlich  zu  weit  gegangen. 
Das  rasende  Tempo  der  wirtschaftlichen 
Entwicklung,  die  alles  verschlingende  Land- 

flucht, die  Abhängigkeit  des  „Industrie- 
staates" vom  Export  der  Fabrikate  und 

vom  Import  der  Rohmaterialien,  die  Steige- 
rung der  internationalen  Konkurrenz,  die 

noch  stärker  geworden  ist,  als  die  dem 
Frieden  förderliche  internationale  Arbeits- 

teilung, auch  diese  ein  Werk  des  Handels,  — 
alles  das  gehört  zu  den  schicksalsreichen 
Folgen  der  kaufmännischen  Führung  unseres 
neuzeitlichen  wirtschaftlichen  Lebens,  die 

mit  dem  Schlagworte  „Kapitalismus"  höchst 
verwirrend  bezeichnet  wird,  aber  durch  dessen 
Beseitigung  noch  nicht  auszuschalten  sind. 

Der  Handel  hat  die  hochentwickelte 
heutige  Verkehrstechnik  hauptsächlich 
geschaffen;  nicht  nur  die  Märkte,  auch  das 
Geld,  der  Kredit,  die  Verkehrsmittel  sind 
hauptsächlich  sein  Werk.  Der  Handelsgeist 
ist  Wurzel  und  Vorbild  des  ganzen  heutigen 
Geschäftsgeistes.  Ehrlichkeit  in  der  Er- 

füllung von  Zahlungsverpflichtungen,  Ord- 
nung im  Betriebe,  Genauigkeit  des  Rechnens, 

überhaupt  Wirtschaftlichkeit  sind  zuerst 
charakteristische  Eigenschaften  des  Handels 
geworden  und  haben  sich  dann  erst  im 
übrigen  wirtschaftlichen  Leben  ausgebreitet. 
Dazu  gehört  auch  die  Ausnutzung  der  Zeit. 
Das  Handelskapital  war  von  jeher  haupt- 

sächlich umlaufendes  Kapital.  Schnellig- 
keit des  Umsatzes  war  stets  beim  Handel 

Hauptstreben.  Rasche  Anpassung  an  wech- 
selnde Verhältnisse  ist  ihm  eigentümlich; 

deshalb  ist  er  auch  im  öffentlichen  Leben 

geneigt,  eine  augenblickliche  günstige  Kon- 
junktur geschickt  zu  erfassen;  aber  wenn 

diese  sich  wandelt,  kann  sich  auch  die  ganze 
Stellung  des  Handels  wandeln.  Er  ist  der 
Pionier  des  wirtschaftlichen  Fortschritts, 
kühne  Initiative  sein  Lebenselement.  Auf 
sich  allein  gestellt,  vermag  der  Kaufmann 
als  starker  Einzelner   Großes  zu  erreichen. 

Für  die  Politik  ist  der  Handel  allein 
freilich  kein  sicherer  Führer;  dafür  hat  er 
auf  die  Dauer  zu  schwache  Wurzeln  in  der 
Tiefe  und  Breite  des  Volksbodens,  vor  allem 
im  Vergleich  mit  der  Landwirtschaft.  Aber 
zwischen  Politik  und  Handel  besteht  staike 
Verwandtschaft  der  Mittel:  Realismus,  kühles 
Rechnen,  Anpassungsfähigkeit.  Zur  poli- 

tischen Orientierung  ist  der  Handel  not- 
wendig, und  um  die  Versteinerung  der 

Politik  zu  verhüten,  um  Kenntnis  des 
Auslandes,  Anpassung  an  Notwendigkeiten 
der  politischen  Lage  zu  vertreten. 

Ueberhaupt  gehört  der  Handel,  trotz 
seines  Januskopfes,  zu  den  schlechthin 
unentbehrlichen  Elementen  des  Volkslebens. 
Seine  Hauptaufgabe  in  nächster  Zukunft 
liegt  ohne  Zweifel  in  der  Ausgleichung 
übermäßig  gewordener  Interessengegensätze 
zwischen  den  einzelnen  Volkswirtschaften 
und  in  dem  Kampfe  gegen  zu  weitgehende 
Bindungen  der  wirtschaftlichen  Freiheit 
durch  Uebermacht  des  Sozialismus. 

3.  Arten  des  Handels:  Kleinhandel. 
Diese  hauptsächlich  stadtwirtschaftliche 
Handelsart  (Platzhandel;  Ausnahme:  Ver- 

sandgeschäft) unterscheidet  sich  vom  Groß- 
handel weniger  durch  die  Betriebsgröße, 

die  nur  eine  nicht  unbedingt  notwendige 
Folge  ist,  sondern  durch  den  unmittel- 

baren Verkehr  mit  dem  Konsumenten. 

Diese  bedürfen  offener  Läden,  wo  sie  Gegen- 
stände des  täglichen  Bedarfs  jederzeit  be- 

sehen und  auswählen  können;  sie  müssen 
dem  Konsum  möglichst  nahegerückt  werden, 
um  so  mehr,  je  häufiger  der  Bedarf  sich 
einstellt.  Aber  in  diesen  kleinsten  Konsum- 

tionsgebieten überwindet  der  Kleinhandel 
die  örtliche  Güterknappheit  nur  in  geringem 
Umfange:  einerseits  wird  er  aufgesucht 
von  den  Reisenden  der  Großhändler  und 
Fabrikanten,  andererseits  wartet  er  bis  der 
Konsument  ihn  aufsucht.  Seine  Haupt- 

aufgabe, die  Lagerhaltung,  ist  spekulativer 
Art.  Sein  Risiko  beruht  hauptsächlich  auf 
der  Schwierigkeit,  den  künftigen  Bedarf 
quantitativ  und  qualitativ  zu  veranschlagen. 
Sein  Preisrisiko  ist  im  Verhältnis  zum  Groß- 

handel gering,  da  die  Langsamkeit  des 
nicht  großen  Einzeln  msatzes  erhebliche 
Unterschiede  der  Groß-  und  Kleinhan- 

delspreise verursacht,  welche  letztere  sich 
auch  langsamer  ändern  als  erstere.  Der 
Kleinhandel  leidet  stark  darunter,  daß 
er  bisher  meist  nur  beschränkte   Anforde- 
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rungen  an  Arbeits-  und  Kapitalkraft  des 
Inhabers  stellt,  also  verhältnismäßig  leicht 
zugänglich  ist.  Daher  starke  Ueberfüllung 
und  unzureichender  Nahrungsspielraum  des 
Einzelnen,  dessen  Kundenkreis  sich  meist 
nicht  stark  ausdehnen  läßt.  Die  Konkurrenz 
wirkt  hier  oft  nicht  ermäßigend  auf  den 
Preis,  (wird  vielmehr  leicht  noch  weiter  be- 

schränkt durch  stillschweigende  (?)  oder  aus- 
drückliche Preisabreden)  und  erzeugt  leicht 

Versuchung  zur  Verschlechterung  der  Quali- 
tät gegenüber  den  meist  wenig  sachkundigen 

Konsumenten,  die  in  der  Wahl  der  Bezugs- 
quelle örtlich  in  der  Regel  stark  beschränkt 

sind.  Der  Qualitätsverschlechterung  wirkt 

entgegen  die  Einführung  sog.  „Marken"- 
und  „Päckchenartikel"  durch  die  Fabri- kanten und  Großhändler.  Dennoch  ist  der 

bisherige  Betrieb  des  Kleinhandels  unwirt- 
schaftlich und  derart  preisverteuernd,  daß 

dies  stark  auf  Ausschaltung  des  Kleinhandels 
in  seiner  bisherigen  Betriebsart  drängt, 
hauptsächlich  durch  Konsumvereine  und 
Großmagazine.  Beide  vereinigen  in  sich 
mehr  oder  weniger  zahlreiche  Geschäfts- 

zweige, erleichtern  dadurch  die  Versorgung 
und  beschleunigen  den  Umsatz  durch  Ein- 

führung der  Barzahlung.  Sie  konzentrieren 
sich  auf  die  absatzfähigsten  Durchschnitts- 

waren, was  ebenfalls  billigeren  Verkauf 
und  rascheren  Umsatz  ermöglicht.  Dagegen 
fehlt  ihnen  der  volle  Sporn  des  Selbst- 
interesses,  um  so  mehr,  je  größer  sie  werden; 
es  fehlt  die  individualisierende  Sorgfalt  des 
Spezialgeschäfts.  Feinere,  besondere  Be- 

dürfnisse können  sie  weniger  befriedigen, 
jedenfalls  nicht  billiger.  Ihre  Ausdehnungs- 

fähigkeit ist,  soweit  sich  bisher  erkennen  läßt, 
eine  begrenzte,  auch  weil  der  ganze  Geschäfts- 

gang um  so  schwieriger  wird,  je  größer  sie 
werden. 

Der  Hausierhandel,  in  den  Anfängen 
des  Handels  bedeutsam,  ist  dies  jetzt  nur 
noch  auf  dem  Lande,  namentlich  in  abge- 

legenen Gegenden.  Wegen  seiner  Unstetig- 
keit  kann  er  zu  Ungesetzlichkeiten  Anlaß 
geben  und  wird  dem  seßhaften  Handel  leicht 
unbequem.  Das  hat  dazu  geführt,  ihn  durch 
Erteilung  von  Wandergewerbescheinen  u. 
dgl.  einzuschränken. 

Der  Großhandel  zerfällt  zunächst  da-j 
nach,   ob  er  nur  der   Volkswirtschaft   oder 
auch  der  Weltwirtschaft  dient,  in  Binnen-) 
und    Außenhandel,    letzterer    wieder   in; 
Einfuhr-,    Ausfuhr-    und    internatio- 

nalen   Zwischenhandel    (Einfuhr-    und 
Ausfuhrhandel     zwischen     mehrere     Volks- 

wirtschaften durch  Kaufleute  einer  dritten; 
einzige  richtige  Anwendung  des  sonst  miß- 

brauchten    Ausdrucks     „Zwischenhandel"). 
Aller  Berufshandel  beginnt  als  internationaler 
Zwischenhandel    durch    Handelsvölker    mit 

monopolistischer  Tendenz;  sie  betreiben  da- 

mit zugleich  Aktivhandel,  der  für  die 
übrigen  Völker  Passivhandel  ist.  Aber 
jedes  Volk  sucht  diese  Bevormundung  früher 
oder  später  abzuschütteln  und  zum  Aktiv- 

handel überzugehen,  was  nicht  immer  gelingt, 
etwa  weil  der  rechte  Handelsgeist  fehlt, 
vielleicht  auch  weil  die  Lage  nicht  günstig 
ist.  Der  Binnenhandel  entwickelt  sich  erst 
seit  Entstehung  der  Städte  höher,  durch 
die  Arbeitsteilung  innerhalb  der  Volkswirt- 

schaft. Dann  bleibt  er  lange  Zeit  Haupt- 
inhalt der  Handelsentwicklung.  Doch  drängt 

jede  Volkswirtschaft,  je  mehr  sie  selbst 
mit  Verkehr  gesättigt  ist,  auch  immer  mehr 
nach  Entwicklung  des  Außenhandels. 

Andere  Bedeutung  der  rein  statistischen 
Unterscheidung  von  Generalhandel 
und  Spezialhandel  (Einfuhr  und  Aus- 

fuhr ohne  Durchfuhr).  Hierbei  handelt  es 
sich  nicht  darum,  wie  die  Verfügungen 
über  die  Güter  durch  den  Handel  erfolgen, 
sondern  um  deren  körperliche  Bewegung. 
Durchfuhr  ist  alles,  was  mit  oder  ohne 
Aufenthalt  die  Landesgrenze  und  damit  das 
Landesgebiet  überschreitet,  ohne  daß  die 
Ware,  außer  dieser  Ortsveränderung  und 

leichter  „Veredelung",  sonst  im  Landesgebiet 
vei ändert  wird,  ebenso  ohne  daß  die  Ware 
im  Landesgebiet  konsumiert  wird. 

Seehandel.  Der  Mensch  ist  „ohne 

Schwimmhäute  geboren"  (Ratzel).  Dennoch lernt  er  die  Gefahren  der  See  überwinden, 
die  damit  das  am  meisten  entwicklungs- 

fähige, weil  billigste  und  leistungsfälligste 
Veikchrsmittel  wird.  Große  Bedeutung  des 
Seehandels  für  Entwicklung  der  Weltwirt- 

schaft, der  Kolonien.  Bedeutsame  Wirkung 
auch  für  den  Volkscharakter:  Erziehung 

zur  Einheit,  zur  volkswirtschaftlichen  Frei- 
heit, zum  kühnen  Unternehmungsgeist. 

Deutlich  wird  dies  vor  allem  und  zuerst 
bei  den  im  Ausland  Handel  treibenden 
Volksangehörigen.  Andererseits  entsteht 
auf  diesem  Wege  stets  das  Streben  nach 
monopolistischer  Machtausdehnung,  über- 

haupt ein  harter  nationaler  Egoismus.  Aber 
jedes  Land,  das  durch  seine  Lage  irgend 
imstande  ist,  eigenen  Seehandel  zu  treiben, 
sucht  durch  ihn  selbständige  Bedeutung  in 
der  Weltwirtschaft  zu  erreichen.  Ob  diese 

Entwicklungstendenz  so  überwältigende  Be- 
deutung hat,  wie  bisher  angenommen  wurde, 

ist  nicht  unbestritten.  Aber  die  Bedeutung 
der  Welthandelswege  in  der  Geschichte 
(vgl.  unten  sub  4),  die  immer  mehr  die  See 
benutzt  haben,  und  der  Welthäfen  läßt  er- 

kennen, daß  es  sich  in  der  Tat  um  eine 
der  stärksten  Entwicklungstendenzen  han- 

delt. Die  „Handelseifersucht"  der  Völker 
bringt  es  sogar  fertig,  große  entwicklungs- 

fähige Welthäfen  Jahrhunderte  lang  zu 
sperren  (bekanntestes  Beispiel:  Antwerpen 
nach   dem   Westfälischen   Frieden).      Doch 
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sind  solche  Häfen  auf  die  Dauer  in  ihrer 
Entwicklung  nicht  zu  hemmen. 

Properhandel,  Kommissionshandel, 
Agenturgeschäft.  Hier  handelt  es  sich 
um  die  verschiedene  Verteilung  von  Leistung, 
Ertrag  und  Kisiko.  Der  zuerst  entstandene 
Properhandel  hat  noch  die  ganze  Handels- 

leistung auszuführen,  bezieht  den  ganzen 
Ertrag  und  trägt  das  ganze  Kisiko;  zuerst 

zieht  der  Kaufmann  mit  der  "Ware  in  die 
Fremde,  dann  schickt  er  seinen  Faktor 
und  Cargadeur,  als  am  Gewinn  beteiligte 
vertraute  Angestellte.  Der  Faktor  ist  in 
der  Fremde  noch  exterritorial.  Das  dauert 
so  lange,  wie  die  tatsächliche  und  rechtliche 
Unsicherheit  der  Fremde  für  den  Kaufmann, 
sowie  der  schlechte  Zustand  der  Verkehrs- 

mittel, hauptsächlich  also  im  Mittelalter.  Im 
16.  Jahrh.  besserte  sich  das  Verkehrswesen,  na- 

mentlich auch  der  Nachrichtenverkehr,  und  die 
Sicherheit  unterwegs  wie  am  fremden  Platze. 
Von  den  Kaufleuten  blieben  manche  dort 
wohnen  und  verloren  ihre  Exterritorialität, 
ließen  sich  aber  dafür  jetzt  von  Landsleuten 
mit  ihrer  Vertretung  beauftragen  und  korre- 

spondierten mit  ihnen  brieflich.  So  entstand 
der  Kommissionshandel;  er  gab  Nutzen 
und  Risiko  der  örtlichen  Preisunterschiede 
auf  und  erhielt  dafür  eine  feste  Gebühr 

(Provision)  vom  Umsätze,  zugleich  als  Ent- 
schädigung dafür,  daß  er  als  Selbstkontrahent 

das  Risiko  für  rechtzeitige  Lieferung  der 
Ware  und  für  Bezahlung  des  Kaufpreises 

übernahm.  Vgl.  Art. ,, Konimissionsgeschäfte". 
Das  Agenturgeschäft  dagegen  ist  erst 
viel  später  entstanden  aus  dem  Bedürfnis 
der  Industrie  nach  intensiver  Ausdehnung 
des  Absatzes.  Der  Agent  ist,  gleich  dem 
Kommissionär,  ein  selbständiger  Geschäfts- 

mann, kein  Angestellter;  doch  arbeitet  er 
im  Interesse  einzelner  Geschäftsleute,  haupt- 

sächlich von  Fabrikanten,  als  Selbstkontra- 
hent. Er  soll  nur  recht  viel  Geschäfte  zu- 
stande bringen  und  trägt  nur  das  Risiko, 

wenig  Geschäfte  zu  machen,  also  wenig 
Provision  zu  erhalten.  Vgl.  d.  Art.  „Agentur- 

wesen". So  verschiebt  sich  die  Arbeits- 
teilung im  Handel  auch  weiter  nach  dem 

Wechsel  der  Verkehrsbedürfnisse. 
Schwach  und  hoch  organisierter 

(Markt-)  Handel.  Das  Wesentliche  bei 
dieser  Einteilung  ist  der  Grad  der  Kon- 

kurrenz im  Handel  und  demgemäß  das 
Machtverhältnis  zu  anderen  Produktions- 

arten. Wenn  der  Handel  die  Verkäufer 
aufsucht,  insbesondere  Landwirte  und  Ge- 

werbetreibende, ist  er  ihnen  meist  überlegen; 
er  kennt  die  Absatzverhältnisse  weit  genauer, 
verfügt  über  das  dem  Verkäufer  besonders 
schätzbare  Geldkapital  und  vor  allem  ist 
auf  seiner  Seite  meist  wenig  Konkurrenz 
vorhanden.  So  entstehen  oft  vollkommene 
Monopole,  z.  B.  durch  feste  Kundenverhält- 

nisse mit  ständiger  Verschuldung  des  Ver- 
käufers.   Andererseits  wirkt  der  Handel  oft, 

namentlich    in    den    Anfängen,    erziehlich, 
z.    B.   gegenüber   dem    Gewerbe    auf   dem 

Lande,   wodurch   das   ,, Verlagssystem"  der Hausindustrie   entstanden   ist;   aber  gerade 
dadurch  entstand  seine  Ueberlegenheit,  die 
erst  durch  das  Fabriksystem  stark  verringert 
wurde.     Die  Ueberproduktion  der  Industrie 
fiüirte    wieder    zur    Machterweiterung    des 
Handels,   die   erst   durch  die  Bildung   von 
Kartellen  ein  Ende  nahm.  —  Beim  Aufsuchen 
der  Käufer  durch  den  Handel  ist  dessen 
Stellung  nicht  so  günstig,  namentlich  wenn 
der    Abnehmer     auch     Geschäftsmann    ist 

|  (Groß-  und   Kleinhandel).     Auch  hier  ver- i  kehrt    sich    das    Verhältnis    zugunsten    des 

'  Großhandels,  sobald  die  scharfe  Konkurrenz 
!  unter    den     absatzbedürftigen     Kaufleuten 
i  und       Industriellen      bei      den     einzelnen 
|  Kleinhändlern      durch      starke      Kreditge- 
j  Währung     eingeschränkt     oder    gar    ausge- 
!  schlössen  wird.     Der  Kleinhandel,  der  den 
Konsumenten   aufsucht,  ist  ihm  überlegen, 
weit   mehr   als   wenn   der    Konsument   den 
Laden  aufsucht;  noch  mehr  verschiebt  sich 
das    Machtverhältnis    beim    Aufsuchen    des 
Marktes  durch  den  Konsumenten. 

Der  schwach  organisierte  Handel  bringt 
stets  individuelle  Machtverschiedenheiten  mit 
sich,  die  leicht  monopolistisch  ausarten 
können.  Charakteristisches  Zeichen  dieses 
Verhältnisses  pflegt  langes  Feilschen  zu 
sein,  wegen  Unsicherheit  der  Preisbestim- 

mung bei  dem  häufigen  Wechsel  des  über- 
wiegend persönlichen  Interesses  am  Zustande- 

kommen des  Geschäfts  und  wegen  Miß- 
trauen in  die  Ehrlichkeit  des  Gegenkontra- 

henten. Beides  in  der  Regel  nur  möglich 
bei  geringer  Konkurrenz.  Anders  schon, 
wenn  auf  der  einen  Seite  unmittelbare 
Konkurrenz  stattfindet,  also  bei  der  Auktion 
(vgl.  d.  Art.).  Aber  erst  beim  Markt  verkehr, 
der  auf  beiden  Seiten  unmittelbare  Kon- 

kurrenz erzeugt,  wird  die  Preisbildung  eine 

wirklich  ,, soziale",  d.  h.  durchschnittliche. 
Die  Ursachen  und  Begleiterscheinungen 

des  isolierten  Handels  verschwinden  um 

so  mehr,  je  größer  die  Märkte  werden. 
Je  weniger  vertretbar  die  Tauschgüter 
sind,  um  so  weniger  läßt  sich  hohe 
Organisation  des  Verkehrs  durchführen.  So 
bei  fertigen  Fabrikaten  im  Vergleiche  zu 
Rohstoffen  und  Halbfabrikaten,  so  bei 
Grundstücken  und  namentlich  bei  Arbeits- 

kräften. ,, Tauschgüter"  werden  „Waren" erst,  wenn  sie  vom  höher  organisierten  Handel 
umgesetzt  werden.  Hier  zeigt  sich  dann 
freilich  auch  die  Kehrseite  der  Medaille: 
je  höher  die  Qualität  eines  Tauschgutes  ist, 
desto  mehr  entzieht  es  sich  dem  markt- 

mäßigen Umsätze. 
4.  Handelsgeschichtliches.     Im  Alter- 



Handel  (Volkswirtschaf tlicli  beträchtet) :27 

tum  und  Mittelalter  liegt  die  Hauptachse 
des  Weltverkehrs  zwischen  Indien  und  Süd- 
europa.  Das  Mittelmeer  ist  Hauptstraße 
des  Weltverkehrs  und  hat  immer  wieder 
begabte  Völker  angezogen.  Indem  ihnen 
von  der  älteren  und  höheren  Kultur  des 
Ostens,  durch  religiöse,  staatliche  und  wirt- 

schaftliche Mittel,  wesentliche  Kulturelemente 
zugeführt  und  von  ihnen  eigenartig  weiter- 

entwickelt werden,  verliert  die  Kultur  ihren 
ursprünglich  abgeschlossenen  Charakter.  Es 
entsteht  allmählich  eine  Gemeinschaft  euro- 

päischer Kulturvölker. 
Das  erste  bedeutende  Handelsvolk  ent- 

stand dort,  wo  der  asiatische  Landweg  mit 
dem  europäischen  Seeweg  zusammenstieß. 
Von  den  Phöniziern,  deren  Nachblute 
(Karthago)  schon  im  westlichen  Mittelmeer 
lag,  erbten  die  Handelsherrschaft,  nament- 

lich im  östlichen  Mittelmeer  und  in  Vorder- 
asien die  Griechen,  die  sie  auch  im  Römer- 
reich noch  lange  behielten. 

Beim  Untergänge  des  römischen  Reiches 
1  waren  die  Germanen  für  eigenen  Handel 
(noch  lange  nicht  reif.  In  der  Frühzeit  des 
Mittelalters  kontinentaler  Ueberlandhandel 
von  Orientalen  (Araber,  Syrer,  Juden) 

zwischen  Mittelmeer  und  "  Nordeuropa. Auch  im  südlichen  Mittelmeer  dringen  die 
Araber  als  Händler  (und  Seeräuber)  vor;  im 
nördlichen  Mittelmeer  behalten  Byzantiner, 
griechische  und  phönizische  Pflanzstädte 

e  Zeit  ihre  Bedeutung.  Nur  langsam 
i  dem  Mfittelmeer  die  Ostsee 

selbständiges  Handelsgebiet,  sie  wird  zu- 
nächst hauptsächlich  beherrscht  von  Skan- 

di  iviern  (Vüringern);  auch  in  der  noch 
belebten  Nordsee  betreiben  die  Nor- 

mannen Handel  und  Seeraub,  demnächst 
die  Friesen. 

Seit  den  Kreuzzügen  drängen  im 
Mittelmeer  italienische,  provenzialische, 
katatonische  Seestädte  den  byzantinischen 
und  arabischen  Seehandel  zurück;  doch 
muß  ihr  Levantehandel  an  der  Schwelle 
des  Orients  haltmachen,  wo  sie  viele  blühende 
Kolonien  gründen.  Diese  bleiben  noch 
lange  bestehen,  nachdem  die  religiösen 
und  politischen  Wirkungen  der  Kreuzzüge 
geschwunden  sind.  Aber  der  Ausschluß 
der  Europäer  vom  asiatischen  Karawanen- 

handel nach  Lidien  reizt  namentlich  die 
Italiener,  einen  neuen  und  zwar  einen  See- 

weg nach  Indien  zu  suchen.  Mit  Nordeuropa 
treiben  sie  nur  wenig  Seehandel  bis  nach 
England  und  den  Niederlanden.  Ausnahme: 
die  Geldgeschäfte  der  „Lombarden".  Zum 
Mittelmeergebiet  gehört  auch  der  Ueber- 

landhandel der  gleichzeitig  aufblühenden 
oberdeutschen  Städte. 

Wie  im  Süden  durch  die  Kreuzzüge, 
entwickelt  sich  auch  im  Norden  ein 
Vorstoß  der  Christenheit   nach   Osten  und 

als  dessen  Teil  auch  der  Seehandel  der 
niederdeutschen  Hanse  (vgl.  d.  Art.). 
Sie  verdrängt  in  der  Ostsee  und  Nordsee 
Skandinavier  und  Slaven.  Dieses  nord- 

europäische Handelsgebiet  bleibt  jedoch 
wesentlich  kleiner  als    das    südeuropäische. 

Die  wichtigsten  Handelsstraßen  sind  noch 
immer  Binnenmeere,  neben  denen  indes 
der  asiatische  und  europäische  Ueberland- 

handel verhältnismäßig  bedeutend  ist.  Der 
wichtigste  Schnittpunkt  zwischen  Süd-  und 
Nordeuropa  und  damit  zugleich  der  größte 
Weltmarkt  des  späteren  Mittelalters  ist 
die  niederländische  Handelsmetropole  Brügge. 

Auf  dieser  Grundlage  werden  die  italie- 
nischen und  deutschen  Bürger  die  Handels- 
völker des  späteren  Mittelalters,  und  es 

erwächst  die  Kulturblüte  ihrer  Städte,  zu- 
gleich aber  die  politische  Zersetzung  der 

beiden  Länder.  Dagegen  konsolidieren 
sich  die  west-  und  nordeuropäischen  Völker 
und  schaffen  damit  unbewußt  schon  die 
feste  Grundlage  auch  für  ihre  neuen  großen 
Aufgaben  im  Welthandel. 

Im  Mittelmeer  wird  die  Neuzeit 
eingeleitet  durch  das  Vordringen  der  Türken, 
das  den  Levantehandel  der  christlichen 
Städte  immer  mehr  hemmt  und  ihren  Trieb 
verstärkt,  einen  Seeweg  nach  Ostindien  zu 
finden.  Ihre  politische  Schwäche  hindert 
sie,  dieses  Werk  zu  vollbringen  und  auszu- 

nutzen. Letzteres  wird  auch  durch  die 
Ungunst  ihrer  Lage  zum  Ozean  gehemmt, 
der  jetzt  Welthandelsstraße  wird.  Vorüber- 

gehend fällt  die  Aufgabe  den  Portugiesen 
und  Spaniern  zu.  Aber  ihre  wirtschaftliche 
Unfähigkeit  bringt  den  Welthandel  in  die 
Hände  der  neuzeitlichen  Handelsvölker. 

In  Nordeuropa  machen  zunächst  die 
nördlichen  Niederländer,  demnächst  die 
Engländer,  der  deutschen  Hanse  im  Ver- 

kehr zwischen  Ost-  und  Nordsee  immer 
schärfere  Konkurrenz,  anfangs  begünstigt 
durch  die  skandinavischen  und  slavischen 
Völker,  die  noch  nicht  reif  sind  für 
Aktivhandel  unter  den  neuen  Verhältnissen. 

Der  Ozeanhandel  veranlaßt  Wachsen 
der  Schiffsgrößen  und  verschiebt  zunächst 
das  Schwergewicht  des  Weltverkehrs  von 
der  Ostsee  und  dem  Mittelmeer  nach  West- 

europa. Brügge  kann  seine  Bedeutung  als 
europäische  Handelsmetropole  nicht  be- 

haupten. Der  Scheidehafen  Antwerpen, 
für  größere  Schiffe  zugänglich,  wird  wichtig- 

ster Weltmarkt,  muß  aber  unter  der  Mit- 
wirkung der  Religionswirren  Amsterdam 

weichen.  Die  nördlichen  Niederländer  er- 
langen die  Führung  im  Handel  mit  Ost- 
indien, mit  Nordamerika  und  Südafrika. 

Aber  Mangel  an  territorialer  Machtentfaltung 

und  Ueberwiegen  der  bloßen  Handels- interessen hemmen  die  Weiterentwicklung 
gegenüber  den  großen  Mächten. 
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Die  Engländer  drängen  im  15.  und 
16.  Jahrh.  vor,  hauptsächlich  im  euro- 

päischen Handel.  Erst  im  17.  Jahrh.  legen  sie 
den  eigentlichen  Grund  ihres  Kolonialbesitzes, 
nicht  nur  gegenüber  Portugiesen  und  Spa- 

niern, sondern  auch  gegenüber  Holländern, 
deren  weiteres  Vordringen  jetzt  schon  sein 
Ende  findet.  Im  18.  Jahrh.  hauptsächlich 
Wettkampf  der  englischen  und  der  durch 
Ludwig  XIV.  namentlich  militärisch  stark 
entwickelten  französischen  Kolonialherrschaft 
in  Ost-  und  Westindien.  Er  endigt  mit  dem 
Siege  der  Engländer,  die  ausschließlicher 
und  zäher  nach  diesem  Ziele  streben,  auf 
Grund  ihrer  höheren  Befähigung  für  den 
Welthandel.  In  den  französischen  Re- 
volutionskriegen  brechen  von  den  noch 
immer  erheblichen  Resten  des  niederlän- 

dischen Welthandels  und  Kolonialbesitzes 
wehere  Teile  ab.  Amsterdam  hört  auf, 
größter  Weltmarkt  zu  sein  und  London 
tritt  an  seine  Stelle.  Auf  dem  europäischen 
Festlande  erlangt  Hamburg  einen  Teil  der 
Bedeutung  Amsterdams. 

Bis  dahin  war  der  eigentliche  Uebersee- 
handel  Monopol  der  Kolonialstaaten, 
die  diesen  Handel  zwischen  Mutterland  und 

Kolonien  ihren  eigenen  Angehörigen  vor- 
behielten. Deutschland  war  also  vom 

Ueberseehandel  ausgeschlossen.  Der  Abfall 
der  nordamerikanischen  Kolonien  brach  die 

erste  Bresche  in  dieses  „Kolonialsystem", die  zweite  Bresche  entstand  durch  den 
Abfall  der  südamerikanischen  Kolonien 
Spaniens.  Dann  wurde  das  Kolonialsystem 
überall  abgeschafft.  Dem  Ueberseehandel 
der  Staaten  ohne  Kolonien  wurde  damit 
freie  Bahn  geschaffen,  wovon  in  Deutsch- 

land namentlich  Hamburg  und  Bremen 
rührig  Nutzen  zogen. 

Im  Laufe  des  19.  Jahrh.  treten  nach 
und  nach  alle  Kulturstaaten,  soweit  sie 
dazu  imstande  waren,  in  den  Wettbewerb 
um  den  Welthandel  ein.  Doch  behielt 
Großbritannien  die  Führung.  Daran  änderte 
auch  der  Bau  des  Suezkanals  nichts  Wesent- 

liches, noch  weniger  der  Nord-Ostseekanal. 
Großbritannien  beteiligte  sich,  um  seine 
Seeherrschaft  gegenüber  dem  aufstrebenden 
Deutschland  zu  verteidigen,  am  Weltkriege. 
Doch  ist  es  noch  zweifelhaft,  ob  nicht  die 
Nordamerikanische  Union  den  Löwen- 

anteil des  Sieges  davontragen  wird.  Vom 
fernen  Osten  aus,  vor  allem  auf  dem  Stillen 
Ozean,  ist  Japan  in  die  vorderste  Reihe 
getreten,  dank  seiner  günstigen  Lage, 
weltwirtschaftlichen  Anpassungsfähigkeit  und 
geschickten  Politik.  Die  Deutschen  sind 
jedenfalls  weit  zurückgedrängt  worden. 

5.  Schlußbetrachtungen.  Nicht  nur  die 
volkstümliche,  auch  die  wissenschaftliche  Be- 

urteilung des  Handels  schwankt  zwischen 
Ueberschätzung  und  Unterschätzung.     Die 

namentlich  bei  den  Angelsachsen  und  durch 
sie  verbreitete  Ueberschätzung  des  Handels 
verführt  zu  dem  Irrtum,  er  könne  auf  die 

Dauer., die  Welt  beherrschen".  Beherrschung 
des  Weltmeeres  ist  tatsächlich  Weltherrschaft, 
führt  sogar  zur  geistigen  Blockade.  Vor  allem 
ist  die  von  den  Engländern  geschaffene  Herr- 

schaft des  Handelsgeistes  in  der  neuzeitlichen 
Gesellschaft  eine  Verarmung  an  unentbehr- 

lichen Seelenkräften  geworden  („Zivili- 
sation"). Am  deutlichsten  zeigt  sich  das  im 

Verhältnis  von  Stadt  und  Land:  die  fieber- 
hafte Beweglichkeit,  die  rastlose  wirtschaft- 
liche Entwicklung  unter  der  Herrschaft  des 

Handelsgeistes  erzwingt  massenhafte  Land- 
flucht, ungemessenes  Wachsen  der  Groß- 
städte, entwurzelt  die  Seele,  bedroht  die 

Familie,  den  Heimatsinn,  die  Erziehung  der 
Jugend,  die  rechte  innere  Ruhe,  die  so  nötig 
ist  für  alle  höheren  Seelenkräfte,  für  Religion, 
hohe  Kunst  und  Wissenschaft.  „Mechani- 

sierung" aller  Kultur,  aller  menschlichen  Be- 
ziehungen ist  das  Ende  dieser  Herrschaft  des 

Handelsgeistes.  Solche  Raubwirtschaft  mit 
Kulturkräften  (auch  mit  Naturkräften,  die 
nur  noch  wirtschaftlich  gewertet  werden) 
kann  laiige  dauern,  unterdrückt  aber  gerade 
hierdurch  schließlich  jede  Eigenart  nationaler 
Kultur,  namentlich  bei  besonders  gearteten 
Völkern,  weit  wirksamer  als  das  —  uns 
Deutschen  angedichtete  —  Streben  nach 
militärischer  Weltherrschaft.  Als  Reaktion 
gegen  die  Weltherrschaft  des  Handelsgeistes 

ist  ein  „Sozialismus  der  Bildung"  erwachsen 
und  damit  eine  außerordentliche  Verstäikung 

des  ganz  entgegengesetzt  gearteten  Marxis- 
mus, dieser  späten  extremen  Fortbildung  des 

angelsächsischen  Handelsgeistes.  Die  un- 
natürliche Verquickung  der  beiden  „sozia- 

listischen" Geislesrichtungen  wird  all- 
mählich unschädlich  gemacht  werden  durch 

wissenschaftliche  Kritik  und  durch  die 
grauenhaften  Erfahrungen  der  Gegenwart; 
letzteres  aber  vollzieht  sich  auf  Kosten  der 
für  höhere  Kultur  besonders  veranlagten 
Völker,  während  doch  die  idealistische  Re- 

aktion gegen  die  Herrschaft  des  Handels- 
geistes so  nicht  aus  der  Welt  geschafft  werden 

kann,  sondern  erst  recht  weiterbesteht. 
Aber  gerade  neuere  Strömungen  in  der 

deutschen  Bildung  haben  schwer  gesündigt 
durch  Unterschätzung  des  angelsächsischen 
Handelsgeistes,  nicht  nur  seiner  Macht,  son- 

dern auch  seiner  Bedeutung  für  die  ganze 
Menschheit.  Der  Verfasser  darf  sich  hierbei 

berufen  auf  einige  seiner  früheren  Veröffent- 
lichungen („Hamburg  und  England  im  Zeit- 

alter der  Königin  Elisabeth"  1895,  auch  die 
Polemik  über  dieses  Buch,  ferner  „Deutsch- 

land und  England",  im  „Lotsen",  Hamburg 
1900).  Sie  wiesen  im  Kampf  gegen  Anglo- 
phobie  nach,  welchen  Eigenschaften  England 
seine  Größe,  seine  Bedeutung  für  die  exten- 
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sive  Kultur  verdankt.  Auf  den  tiefgreifenden 
Unterschied  dieser  Kulturart  gegenüber  der 
hauptsächlich  von  den  Deutschen  ausge- 

bildeten intensiven  Kultur  habe  ich  immer 
wieder  hingewiesen  und  demgemäß  auf  die 
Notwendigkeit  einer  Verständigung  der  beiden 
Völker,  die  mit  so  verschiedenen  Anlagen 
ausgestattet  sind. 

Das  durch  Krieg  und  Revolution  schwer 
geschädigte  Kulturleben  bedarf  zu  seiner 
Wiederherstellung  auch  des  Handels,  dessen 

„Ausschaltung"  unmöglich  ist.  Der  Einfluß 
des  Handelsgeistes  darf  nicht  überspannt 
werden,  kann  sich  aber  nicht  geltend  machen 
ohne  seine  Reinkultur  im  Berufshandel, 
wie  er  sich  an  den  großen  Handelsplätzen  bei 

führenden  („königlichen")  Kaufleuten  ver- 
körpert. Nur  muß  diese  Reinkultur  mehr  als 

bisher,  zumal  in  Deutschland,  durch  Bildung 
befruchtet  werden  (auch  durch  einzelne 

„Handelshochschulen",  unter  besserer  Aus- 
bildung ihrer  eigentlichen  Fachwissenschaften 

und  Verbreiterung  ihrer  Allgemeinbildung). 
Eine  Ausschaltung  des  berufsmäßigen  Klein- 

handels ist  eher  möglich  und  dessen  wirt- 
schaftlichere Organisation  wahrscheinlich 

notwendig.  Doch  findet  diese  Entwicklung 
erfahrungsgemäß  ganz  bestimmte   Grenzen. 
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aus  der  deutschen  Export- Revue,  Stuttgart  1904-. 

—  K.  Rathgen,  Art.  „Handel"  im  W.  d.  V., 
3.  Aufl.,  I.  S.,  1232  Jg.  —  Werner  Sotnbart, 
Der  moderne  Kapitalismus,  Leipzig  1902.  — 
M.  Uhlenhorst,  Kaufmann  oder  Schmarotzer, 
Neubrandenburg  1896.  —  John  Wanamaker, 
The  evolution  of  mercantile  business.  Annais 
of  the  American  Academy  of  Pol.  and.  Soc. 
Science  1900.  Suppl.  —  Max  Weigert,  Die 
Krisis  des  Zwischenhandel",  Berlin  1885.  — 
J.  M.  Wolfbauer,  Die  Ursachen  de*  Nieder- 

ganges des  Zwischenhandels,  Wien  188$.  — 
Matafa,    Großmagazine   u.    Kleinhandel,    1891. 
—  v.  Wussow,  Geschichte  u.  Entwicklung  d. 
Warenhäuser,  1906.  —  Lux,  Studien  über  die 
Entwicklung  der  Warenhäuser  in  Deutschland, 
1910.  —  Lambrechts,  Warenhäuser  und  Kon- 
suinvireine  vom  soz.  Standpunkt  betrachtet, 
2.  Aufl.,  1913. 

Richard  Ehrenberg. 

II.  Das  Recht  des  Handels. 

A.  Geschichtliche  Entwicklung.  B.  Das  gel- tende deutsche  Handelsrecht. 

A.  Geschichtliche  Entwicklung. 

I.  Die  Entwicklung  bis  zum  Erlaß  des 
neuen  deutschen  Handelsgesetzbuchs1). 
1.  Einleitung.  2.  Das  Handelsrecht  der  alten 
Welt.  3.  Das  Handelsrecht  im  Mittelalter.  4.  Das 

x)  Im  Hinblick  auf  die  Person  des  Verfassers 
(Goldschmidt)  aus  der  ersten  Auflage  (1892) 
ohne  wesentliche,  sachliche  Aenderungen  im 
Texte  wiederholt. 
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Handelsrecht  der  neueren  Zeit.  II.  Ge- 
schichtliche Entwicklung  der  neuesten 

Zeit. 

1.  Einleitung.  Versteht  man  unter 
„Handel"  den  Güterumsatz  schlechthin,  so 
fällt  die  Geschichte  des  „Handelsrechts"  mit der  Geschichte  des  Verkehrsrechts  zusammen, 
umschließt  somit  auch  den  größten  Teil  des 
gemeinen  Obligationenrechts  und  einen  großen 
Teil  des  Sachenrechts.  Nimmt  man  dagegen 

den  Begriff  „Handel"  in  dem  engeren,  allein technischen  Sinne  einer  den  Güterumsatz 
vermittelnden  Erwerbstätigkeit,  so  umfaßt 

das  „Handelsrecht"  nur  die  diesem  beson- 
deren Zweige  wirtschaftlicher  Tätigkeit  eigen- 

tümlichen Rechtsnormen  und  hat  die  Ge- 
schichte des  Handelsrechts  nur  die  Ent- 

wicklung dieses  besonderen  Rechtszweiges 
darzulegen. 

Ein  derartiges 'Sonderrecht  hat  sich  seit 
alter  Zeit  aus  inneren  wie  aus  geschicht- 

lichen Ursachen  gebildet.  Seine  charakte- 
ristischen Eigenschaften  sind  im  Gegensatz 

zum  gemeinen  bürgerlichen  Recht  die  größere 
Freiheit,  Beweglichkeit,  endlich  das  höhere 
Maß  universaler  (kosmopolitischer)  Geltung. 
Es  ist  um  so  dürftiger,  je  weniger  entwickelt 
einerseits  die  besondere  Tätigkeit  des  Han- 

dels ist,  je  mehr  andererseits  das  gemeine 
bürgerliche  Recht  den  besonderen  Bedürf- 

nissen des  Handels  entspricht:  letzteres 
ist  auch  bei  reicher  Entfaltung  der  Handels- 

tätigkeit möglich.  Ueberall  aber  nimmt  es 
dem  gemeinen  bürgerlichen  Recht  gegenüber 
eine  bahnbrechende  Reformstellung 
ein.  Wie  dem  Handel  die  Rolle  des  Organi- 

sators und  damit  auch  des  Herrschers  in 
der  gesamten  Volkswirtschaft  zufällt 
(Schmoller),  so  ist  auch  das  Handelsrecht 
unter  dem  vorherrschenden  Einfluß  wie 

überwiegend  nach  den  Interessen  der  wirt- 
schaftlich am  höchsten  geschulten  und  weit- 
sichtigsten Bevölkerungsklassen  ausgebildet. 

Indem  seine  Tendenzen  das  gesamte  bürger- 
liche Recht  zu  durchdringen  pflegen,  ver- 
engt es,  in  diesem  allmählich  zu  erheb- 

lichem Teile  aufgehend,  auf  der  einen  Seite 
seinen  Sonderkreis,  während  gleichzeitig  auf 
der  anderen  Seite  durch  neu  hinzutretende 
Rechtssätze,  welche  mindestens  zunächst 
oder  gar  schlechthin  nur  den  besonderen 
Bedürfnissen  des  Handels  entsprechen,  sein 
Umfang  in  stetem  Wachsen  begriffen  ist. 
Sein  jedesmaliges  Verhältnis  zum  gemeinen 
bürgerlichen  Recht  ist  so  stets  ein  rela- 

tives: ein  beträchtlicher  Teil  des  heutigen 
bürgerlichen  Rechts  ist  ursprünglich  bloßes 
Sonderrecht  des  Handels  gewesen. 

Findet  in  dem  Handel  und  durch  den- 
selben wie  der  wirtschaftliche  Zusammen- 

schluß, so  die  kapitalistische  Organisation 
der  Gesellschaft  ihre  volle  Ausbildung,  so 

mag  man  das  Handelsrecht  als  das  Recht 
der  zur  Interessengemeinschaft 
verbundenen  kapitalistisch  organi- 

sierten Gesellschaft  bezeichnen.  Es 
bedarf  nur  des  Hinweises  auf  die  großen 
sozialethisehen  Strömungen  und  Gegen- 

strömungen in  den  verschiedenen  Epochen 
der  Geschichte,  um  die  wechselnde  Bedeutung 
zu  ermessen,  welche  dem  Handelsrecht  im 
Wechsel  der  Zeiten  zugekommen  ist  und 
zukommt.  Weiter  hängt  dies  damit  zu- 

sammen, daß,  um  neuere  Schlagworte  zu  ge-, 
brauchen,  der  Handel  und  dessen  Recht  im 

wesentlichen  „individualistisch"  angelegt  sind 
und  damit  in  scharfen  Gegensatz  zu  der 

„sozialen"  oder, kollektivistischen"  Strömung 
treten,  welche  das  Wirtschaftsleben  in  ver- 

schiedenen Epochen  beherrscht.  Immerhin 
sind  schon  in  den  Uranfängen  der  Geschichte 
der  Handel  und  sein  Recht  zugleich  sozial 
einigend. 

Denn  von  Urzeit  her  ist  der  Güter- 
umtausch vornehmlich  durch  die  vermittelnde 

Tätigkeit  des  Händlers,  insbesondere  des 
stammfremden,  bewirkt  worden.  Den  Mittel- 

punkt des  Handels  bildet  von  jeher  der 

Markt,  ursprünglich  ein  „befriedeter"  Platz unter  religiösem  Schutz;  an  den  friedlichen 
Markttausch  knüpfen  sich  die  Anfänge  inter- 

nationaler Rechtssitte  und  universellen  Han- 
delsrechts, und  noch  lange  nach  der  Grün- 

dung der  einen  ständigen  Markt  bildenden 
Städte  erhalten  sich  die  vorübergehenden 
Märkte  und  Messen  als  wichtige  Stätten  des 
Austausches  und  Geldverkehrs  für  engere 
und  weitere  Kreise. 

Mit  der  Ausbildung  der  Seeschiffahrt, 
hinter  welcher  der  Binnentransport  bis  in 
unser  Jahrhundert  weit  zurücktritt,  wird  der 
Handel  der  Mittelmeerstaaten,  später  auch 
des  nördlichen  Europa,  überwiegend  See- 

handel, daher  die  Rechtssätze  des  Groß- 
handels vorwiegend  im  Seeverkehr  ent- 

standen und,  wenn  überhaupt,  nur  allmählich 
auf  den  Binnenhandel  übertragen  worden 
sind.  So  ist  das  griechisch-römische  foenus 
nauticum  (peeunia  trajeetitia,  Seedarlehn) 
die  Grundlage  wie  der  Prämienversicherung 
so  des  Wechsels  geworden,  bildet  die  See- 

versicherung den  Ausgang  der  Assekuranz 
überhaupt,  sind  die  überseeische  Commenda 
und  der  Kolonialaktienverein  die  Urtypen- 
der  modernen  Handelsgesellschaften  mit  be- 

schränkter Haftung. 

Aller  Handel  ist  ursprünglich  Tausch- 
handel, Handel  im  Umherziehen,  Klein- 

handel, Eigenhandel;  nur  allmählich  haben 
sich  die  höheren  Formen  des  Kauf-(Geld-) 
Handels,  des  stehenden  Handels,  des  Groß- 

handels, am  spätesten  der  Kommissions- handel entwickelt.  Die  Tatbestände  des 
Handels  gehören  zum  erheblichen  Teil  bereits 
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der  altorientalischen  (ägyptischen,  insbeson- 
dere babylonischen,  auch  wohl  phönizischen), 

dann  der  hellenischen  und  römischen  Kul- 
turwelt an,  in  minderem  Umfange  lassen 

sich  dieselben  auch  in  dem  mittelalterlichen 
nördlichen  (germanischen,  slawischen)  Europa 
nachweisen;  überall  hat  auch  mehr  oder 
minder  festentwickelter  Handelsgebrauch  be- 

standen. Aber  die  typische  Rechts- 
form haben  diese  Tatbestände  vorwiegend 

erst  von  den  Römern  im  Altertum,  von  den 
italienischen  und  anderen  romanischen  Mittel- 

meerstaaten im  Mittelalter  empfangen. 
Die  Rechtsbildung  ist  im  Altertum  bis  auf 
die  justinianische  Kodifikation,  desgleichen 
im  Mittelalter  vorwiegend  eine  gewohnheits- 
rechtliche  gewesen,  obwohl  im  Mittelalter 
das  Statutarrecht  der  Städte  wie  der  ge- 

werblichen Innungen  wachsende  Bedeutung 
gewinnt.  Auf  der  Mischung  antiker,  mittel- 

alterlicher und  moderner  Elemente  beruht 

unser  heutiges  Handelsrecht;  an  der  Fort- 
bildung des  von  allen  europäischen  Nationen 

rezipierten  romanischen  Handelsrechts  haben 
seil  Ausgang  des  Mittelalters  alle  Kultur- 

völker Anteil  genommen;  durch  geschickte 
Kodifikation  hat,  namentlich  im  19.  Jahrb., 
Frankreich  hier,  wie  auf  allen  Rechtsgebieten, 
vorwiegenden  Einfluß  gewonnen. 

Die  Hauptphasen  der  Entwicklung  soll 
die  folgende  Uebersicht  ergeben,  welche  im 
wesentlichen  der  bisher  einzigen  Darstellung 
der  Geschichte  des  Handelsrechts  (Gold- 
schmidt,  Universalgeschichte  des  Han- 

delsrechts [auch  Handbuch  des  Handels- 
rechts, 3.  Aufl.  1]  1.  Lieferung,  1891, 

dazu  noch  Goldschmidt,  Handbuch  des 
Handelsrechts  I,  2.  Aufl.,  1875)  ent- 

nommen ist. 
2.  Das  Handelsrecht  der  alten  Welt.  Das 

Wirtschaftsleben  der  alten  Welt  wird  wesent- 
lich durch  den  allgemeinen  Bestand  der  Sklaverei 

bedingt,  sein  Grundzug  ist  der  hauswirtschaft- 
liche  Typus,  obwohl  solcher  den  Handel  weniger 
als  andere  Wirtschaftszweige  beherrscht.  Der 
Großbetrieb  ist  vorwiegend  kapitalistischer 
Waren-  und  Geldhandel,  das  Transportgewerbe 
und  die  mannigfachen,  allmählich  vervielfältigten 
Hilfsgewerbe  haben  sich  selten  zu  selbständigen 
Unternehmungen  ausgebildet.  Zwischen  dem 
Herrn  und  dessen  als  Geschäftsführer  oder  auch 

auf  eigenen  Namen  Handel  treibenden  Sklaven 
(Haussöhnen)  bestehen  in  der  Hauptsache 
nicht  Rechts-,  sondern  bloße  Rechnungsver- 
hältnisse. 

a)  Eigentümliches  Handelsrecht  der  großen 
orientalischen  Reiche  ist  nicht  bekannt,  ob- 

wohl uns  namentlich  bei  dem  großen  Handelsvolke 
der  Babylonier  im  neubabylonischen  Reiche  ein 
beträchtlicher  Teil  der  heutigen  Handelsgeschäfte 
begegnet  und  der  Kreditverkehr  entwickelt  ist. 
Gänzlich  verschollen  ist  das  Recht  der  Phönizier 

und  Karthager;  die  abenteuerliche  Hypothese 
Revillouts  (Les  obligations  en  droit  Egyptien, 

compare  aux  autres  droits  de  l'antiquite\  Paris 
1886),  daß  von  den  Phöniziern,  indirekt  durch 

deren  Vermittlung  von  den  Aegyptern  und  Baby- 
loniern,  der  eigentlich  brauchbare  Teil  des  rö- 

mischen Rechts  stamme,  entbehrt  jeden  Anhalts. 
Nicht  Handelsvolk  war  in  seiner  Heimat  das 

jüdische  Volk. 
b)  Was  von  besonderem  Handelsrechte  der 

hellenischen  Staaten,  auch  der  Handelsstaaten, 
einschließlich  der  hellenistischen  Weltemporien, 
wie  Alexandria,  Seleucia  u.  a.,  bekannt  ist,  geht 
nicht  über  vereinzelte  Notizen  hinaus.  Die 
geschriebenen  Gesetze  sind  uns  nur  zum  geringen 
feil  erhalten,  das  Verkehrsrecht  unterlag  über- 

wiegend der  flüssigen  Handelssitte  und  der  freien 
Uebereinkunft.  Voll  entwickelt  ist  das  wichtige 
Seedarlehnsgeschäft,  die  große  Haverei  jedenfalls 
in  Rhodus  (lex  Rhodia  de  jactu)  geregelt,  das 
Bankwesen  ausgebildet,  zumal  in  Attika,  wo 
gesetzliche  Zinsfreiheit  herrschte.  Zu  Asseku- 

ranzen und  Wechseln  begegnen  Ansätze,  In- 
haber- und  Orderpapicre  finden  sich  in  helle- 

nistischer Zeit.  Bei  überwiegender  Unproduk- 
tivität  des  herrschenden  Bürgerstandes  pflegten 
nur  Großhandel  und  Reederei  höhere  Achtung 

zu  genießen,  während  sogar  die  gegen  den  Mate- 
rialismus reagierende  spätere  philosophische 

Spekulation  (Plato,  Aristoteles)  jede  Arbeit  um 
Gelderwerb,  insbesondere  den  Handel  und  die 
Zinsleihe  brandmarkte. 

c)  Der  griechischen  Philosophie  schließt  sich 
die  enilehnte  Philosophie  der  Römer,  insbeson- 

dere Ciceros  an,  wie  denn  auch  die  Sitte  dem 

ersten  (Senatoren-)  Stand  den  Handel  auf 
eigenen  Namen  untersagte  und  das  Gesetz  (Lex 
Claudia  218  a.  Chr.)  denselben  von  der  Groß- 

reederei ausschloß.  Der  höhere  römische  Kapi- 
talistenstand, die  equites  der  späteren  Republik, 

betrieb  dagegen  in  erheblichem  Umfange  die 
handelsmäßige  Großspekulation.  Immerhin  ist 
seit  den  letzten  Jahrhunderten  des  Freistaates 
der  äußerst  umfassende  Handel  des  römischen 

Weltreiches  in  römischen  Händen,  die  Haupt- 
stadt Rom  ein  Verkehrs-  und  Bankplatz  ersten 

Ranges,  auch  Mittelpunkt  der  abendländischen 
Industrie,  insbesondere  des  Kunsthandwerks. 
In  dir  blühendsten  Wirtschaftsepoche  der  alten 
Welt,  der  römischen  Kaiseizeit,  bildete  das  Welt- 

reich ein  ungeheures  Wirtschafts-,  ja  Freihandels- 
gebiet, in  welchem  Gewerbefreiheit  wie  Frei- 

zügigkeit bestand  und  zu  Lande  wie  zur  See  ein 
verhältnismäßig  wenig  gestörter  Friede  (pax 
Romana)  herrschte.  Erbe  der  Gesamtkultur  der 
alten  Welt  hat  dieses  Weltreich  auch  kommerziell 

und  nautisch  die  auf  allen  Lebensgebieten  be- 
währte selbständig  ordnende  und  assimilierende 

Kraft  entwickelt. 

Sein  ursprüngliches  Stadtrecht  (ins  civile), 
welches  bei  aller  Schneidigkeit  und  Schärfe  dem 
großen  Verkehr  äußerst  förderlich  war,  hat  durch 
Aufnahme  aller  brauchbaren  Elemente  aus  dem 
Recht  der  verbündeten  und  unterworfenen  Völker 

sich  zum  Weltrecht  (ius  gentium)  ausgebildet 
und  damit  auch  für  den  damaligen  Welthandel 

eine  universale  Rechtsordnung  von  unvergleich- 
lichem Werte  geschaffen.  Weniger  durch  beson- 

dere Satzungen  für  den  Handel,  obwohl  es  auch 
an  solchen  und  sehr  wichtigen  keineswegs  fehlt 
(Sonderrecht  der  Bankiers,  der  Sklavenhändler, 

der  publicani,  actio  tributoria,  exercitoria,  See- 
darlehn  und  große  Haverei);  vielmehr  dadurch, 
daß  das  gemeine  bürgerliche  Recht  in  einer  auch 
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den  Anforderungen  des  großen  Handelsverkehrs 
entsprechenden  Weise  aus-  und  durchgebildet 
wurde,  dazu  der  wechselnden  Verkehrssitte  und 
dem  erkennbar  erklärten  Willen  der  Interessenten 
freiester  Spielraum  gelassen  wurde,  Treue  und 
Glauben  (bona  fides)  in  der  Rechtsprechung  die 
sorgsamste  Berücksichtigung  fanden. 

Freilich  begegnen  bereits  in  klassischer  Zeit 
Vergröberungen  und  werden  bedenkliche  Abwege 
(z.  B.  Ausartung  der  Hypothek,  Erweiterung  der 
Konkursprivilegien)  eingeschlagen,  aber  doch 
erst  in  der  späteren  Kaiserzeit  und  unter  dem 
Einfluß  christlicher  Weltanschauung  findet  sich 

ein  gegen  die  Auswüchse  des  Kapitalismus  (Aus- 
beutung, Wucher,  Härte)  gerichteter  systema- 

tischer Schutz,  welcher  vielfach  auch  den  red- 
lichen Handel  unangemessen  einengte,  und  be- 
gegnen mancherlei  Irrungen,  insbesondere  me- 

chanische Abgrenzungen  des  Erlaubten  und  Un- 
erlaubten, welche  dem  stetig  sinkenden  Niveau 

des  Verkehrs  wie  der  juristischen  Kraft  ent- 
sprechen. Lebensfähige  Genossenschaften  hat 

das  alternde  Reich  nicht  mehr  erzeugt,  wohl  aber 
privilegierte,  aber  auch  besonders  besteuerte 
Zwangskorporationen  (insbesondere  der  navi- 
cularii)  mit  ausgedehnter  SpezialJurisdiktion  und 
damit  ein  eigentümliches,  in  der  Hauptsache  frei- 

lich fiskalisches,  kaufmännisches  bzw.  gewerb- 
liches Handelsrecht.  Daher  auch  die  charak- 

teristischen Versuche  einer  gesetzlichen  Tari- 
fierung  der  Warenpreise  und  der  Arbeitslöhne 
{Diocletian)  oder  die  Herabsetzung  der  gesetz- 

lichen Zinstaxe,  während  der  tatsächliche  Zinsfuß 
in  stetem  Steigen  begriffen  war  (Justinian). 

Als  das  römische  Weltrecht  zerfiel,  stand  der 
Handel  der  ganzen  damaligen  Kulturwelt,  von 
dem  fernen  Osten  abgesehen,  unter  dem  vorhin 
charakterisierten  römischen  Weltreich.  Aber  ein 
nicht  unbeträchtlicher  Teil  dieses  Rechts  ist  in 

die  Justinianische  Kodifikation  nicht  überge- 
gangen, ein  anderer  durch  abstrakte  Behandlung 

verdeckt  und  schwer  erkennbar  (z.  B.  hinsicht- 
lich der  Commenda  des  Wechsels,  der  Order- 

klausel usw.).  Für  dieses  versteckte,  insbesondere 
aber  für  das  in  der  örtlichen  und  provinziellen 
Praxis  fortlebende  römische  bzw.  hellenische 

Recht  mag  man  den  Namen  „Vulgarrecht" 
brauchen.  (Vgl.  Goldschmidts  Universalgesch., 
S.  90—94  und  L.  Mitteis,  Reichsrecht  und 
Volksrecht  in  den  östlichen  Provinzen  des  rö- 

mischen Kaiserreichs,  Leipzig  1891). 

3.  Das  Handelsrecht  im  Mittelalter.  Mit 
dem  Untergang  des  weströmischen  Kaiserreichs, 
der  immer  schärferen  Scheidung  von  Abend-  und 
Morgenland  (Islam,  arabische  Herrschaft),  der 
neuen  germanischen  Staatenbildung,  der  germa- 

nischen Kolonisation  des  Ostens  verliert  der 
Welthandel  seinen  einheitlichen  Charakter.  Wenn- 

gleich in  gewissen  Richtungen  sich  sein  Gebiet 
erweitert  (insbesondere  nach  Nordosten),  so  ver- 

engt sich  doch  sein  Umfang,  gehen  die  Leistungen 
von  Handel  und  Schiffahrt  zurück,  vergröbert 
sich  das  Verkehrsrecht  und  zersplittert  sich  in 
enge,  zum  Teil  sehr  beschränkte  Herrschafts- 

gebiete. Nur  allmählich  gelangt  es  mittels  ge- 
steigerter Wiederaufnahme  antiker  Elemente 

und  durch  Ausbildung  universalen  Handels- 
gebrauchs zur  größeren  Einheit,  im  Widerstreit 

mit  kirchlicher  Weltanschauung  zu  freier  Voll- 
entfaltung. 

a)  Bis  in  das  12.  Jahrh.  bleibt  das  byzan- 
tinische Reich  Träger  des  orientalisch-euro- 

päischen Welthandels,  jedoch  unter  wachsender, 
siegreicher  Konkurrenz  der  Araber,  welche  eine 
neue,  auf  Eroberung,  Glauben  und  Handel  ge- 

baute Weltherrschaft  über  nahezu  den  ganzen 
Orient  aufrichten,  ja  Jahrhunderte  hindurch 
einen  erheblichen  Teil  der  westlichen  Mittelmeer- 

länder unterwerfen.  Ihre  Münze  ist  zeitweise 
Weltmünze,  zahlreiche  arabische  Bezeichnungen 
von  Handelsinstituten  und  Waren  (Arsenal, 
Magazin,  Karawane,  Sensal,  zecca  —  Safran, 
Kaffee,  Juwel,  Kattun,  Atlas  usw.)  sind  in  die 
europäischen  Sprachen  übergegangen.  Eine 
Welterrungenschaft  bildet  das  indisch-arabische 
Zahlensystem,  welches  zu  Anfang  des  13.  Jahrh. 
(Lionarilo  Fibonacci)  im  Abendlande  bekannt 
wird.  Auch  das  reich  ausgebildete  Verkehrsrecht 
des  Islam  mag  die  abendländische  Rechtsbildung 
beeinflußt  haben;  doch  liegt  die  Annahme  näher, 
daß  die  Araber  die  im  Verkehr  noch  fortleben- 

den Rechtsinstitute  des  römischen  Weltreichs 
rezipiert,  vielleicht  auch  weiter  verbreitet  haben. 

Das  byzantinische  Reich  ist,  nach  vorüber- 
gehenden Versuchen  selbständiger  Fortentwick- 

lung des  Rechts,  in  der  Hauptsache  bei  dem 
justinianischen  Recht  (Basiliken  886—911)  ver- 

blieben. Der  sog.  viiftog  Poöion'  vavux  >?,  das 
pseudorhodische  Seerecht  (Pardessus,  Collection 
de  lois  maritimes  I,  p.  231  —  251,  Basilika  lib.  60 
[ed.  Heimbach]  t.  V,  p.  119  —  127)  ist  aus  justi- 

nianischen Quellen  und  lokalen  oder  provin- 
ziellen Satzungen  bzw.  Gebräuchen  des  östlichen 

Mittelmeeres  zusammengestellt,  nach  Annahme 
Zachariaes  im  8.  Jahrh.  als  Kaisergesetz  erlassen, 
nach  Form  und  Inhalt  ein  mittelalterliches  See- 

recht, welches  dem  gesunkenen  Stande  von  See- 
schiffahrt und  Rechtskunst  entspricht. 

b)  Die  germanischen  Stämme  treiben  dürf- 
tigen Binnenhandel,  noch  überwiegend  Tausch- 

handel; nur  von  einzelnen  Seevölkern,  insbeson- 
dere den  Nordgermanen  (Skandinaviern)  und  den 

Friesen,  ist  Anteil  an  dem  Welthandel  bezeugt. 
Nur  in  hartem  Kampfe,  mittelst  straffen  genossen- 

schaftlichen Zusammenschließens  gelangen,  neben 
den  gemeinfreien  und  ritterlichen  Grundbesitzern, 
Handel  und  Handwerk  in  den  neu  aufblühenden 

Städten  zur  selbständigen  Stellung.  In  wach- 
sendem Maße  erringen  Großhändler  und  Groß- 

industrielle, vornehmlich  in  monopolistischen 
Kaufgilden  oder  Hansen,  dann  auch  die  kleineren 
Handelsleute  und  Handwerker  in  ihren  Zünften 

und  Innungen  die  Verkehrspolizei,  Gerichtsbar- 
keit, Selbstverwaltung.  Wenn  in  älterer  Zeit  über- 

wiegend römische  Provinzialen,  Syrer,  einge- 
wanderte und  umherziehende  Italiener  („Lom- 
barden"), Stifter,  Klöster,  kirchliche  Orden  und 

Weltgeistliche,  endlich  die  trotz  ihrer  gesteigerten 
Schutz-  und  Rechtlosigkeit  in  wachsendem  Maße 
sich  ausbreitenden  Juden  die  Träger  von  Handel 
und  Industrie  sind,  so  bildet  sich  allmählich  ein 
selbständiger,  aus  Freien  bestehender  germa- 

nischer 01andelsstand  und  seit  dem  12.  Jahrh. 
eine  neue  geldwirtschaftliche  Organisation  der 
freien  gewerblichen  Arbeit.  So  in  der  städtischen 

Marktgenossenschaft,  deren  „Kaufmannsrecht" auch  auf  Nichtgewerbetreibende  erstreckt  wird; 
in  den  Innungen  und  Zünften  der  Handwerker; 
in  den  Gilden  oder  Hansen,  welche  namentlich  im 
überseeischen  Auslande  als  die  ersten  Handels- 

genossenschaften auftreten,  ein  wachsendes  Ko- 
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lonial-  oder  doch  Faktoreisystem  begründen  und 
mit  Erfolg  den  zahllosen  Hinderungen  und  Be- 

drückungen des  Handels,  namentlich  der  Frem- 
den, entgegentreten.  War  der  festgeordnete 

Großhandel  der  Römerzeit  zerfallen,  der  Kredit-, 
ja  nahezu  der  geldwirtschaftliche  Verkehr  ver- 

kümmert, waren  die  sicheren  Handelswege  der 
alten  Zeit  zu  erheblichem  Teile  abgeschnitten, 
Wirtschaft  und  Recht  territorial  und  lokal  zer- 

splittert, so  bilden  sich  doch  die  schöpferischen 
Keime  einer  großen  in  Wirtschaft  und  Recht 
das  Altertum  schließlich  überflügelnden  Zukunft. 
Der  rohere,  aber  kräftig  vorstrebende  Klein- 

betrieb in  Handel  und  Handwerk,  die  Arbeit  der 
in  mannigfaltigen  genossenschaftlichen  Bildungen 
gegliederten  Freien  und  der  durch  freien  Dienst- 

vertrag wie  durch  die  Korporationsverfassung 
ihnen  verbundenen  Hilfspersonen  ist  an  die 
Stelle  des  kapitalistischen  Großbetriebs  der  alten 
Welt  getreten;  es  bilden  sich  zahlreiche  Hilfs- 

geschäfte des  Handels  zu  selbständigen  Verkehrs- 
und Rechtsinstituten  aus;  der  früher  vordeckte 

Gegensatz  des  Platz-  und  Distanzhandels,  des 
Eigen-  und  des  Kommissionshandels  gewinnt  an 
Bedeutung. 

Das  Recht  dieses  neuen  Verkehrs  ist  über- 
wiegend Gewohnheitsrecht,  die  verkehrspolizei- 

liche  Gesetzgebung  der  karolininschen  Könige 
(Capitularia)  verkümmert  bald.  Trägt  schon  das 

neue  städtische  Recht  der  „Bürger",  das  ius  fori 
=  ius  mercatorum,  Kauffleutrecht,  welches  von 
Stadt  zu  Stadt  übertragen  wird,  die  merkantile 
Signatur,  so  erzeugen  gleiche  Bedürfnisse,  das 
wachsende  Netz  der  „gefreiten  und  befriedeten" 
Märkte  und  Messen,  der  Handelsverträge  und 
Handelsniederlassungen  ein  nahezu  gemein- 

sames Recht,  zuvörderst  der  Mittelmeerländer. 
Der  juristisch  geschultere  romanische  Geist,  das 
früh  ausgebildete  Institut  der  Notariataurkunden 
mit  ihren  typischen,  formularmäßigen  Fest- 

setzungen, die  ausgedehnte  Jurisdiktion  der  In- 
nungsgerichte führen  hier  zu  genauer  und  viel- 

fach gleichmäßiger,  fast  gesetzlicher  Fixierung. 
Allein  auch  hier,  vornehmlich  in  Frankreich,  er- 

halten sich  germanische  Rechtsanschauungen 
lebendig  und  gelangen  in  den  unter  römischer 
Zucht  ausgebildeten  Rechtsinstituten  zur  Ent- 

faltung.   (Universalgeschichte  S.  131  —  137.) 
c)  Gegen  den  aufblühenden  Handel  und  Kre- 

ditverkehr verhält  sich  das  Recht  der  römischen 
Kirche  wesentlich  negativ.  Das  leitende  Prinzip 
der  kirchlichen,  immer  schärfer  zugespitzten 
„Wuchertheorie"  besteht  wesentlich  darin,  daß 
das  Geldkapital  unproduktiv  ist  und  sein  soll, 
daher  das  Zinsennehmen  in  Darlehen  und  son- 

stigen Kreditgeschäften  prinzipiell  unstatthaft, 
aller  Gelderwerb  „ohne  rechte  Arbeit"  sündhaft 
oder  doch  mindestens  verdächtig,  „Preisgerech- 

tigkeit" überall  zu  erzielen. 
Weit  über  sein  berechtigtes  Ziel  hinaus- 

schießend, scheiterte  dieses  kühne  und  konse- 
3uente  System  kirchlicher  Verkehrsbevormun- 
ung  an  dem  Schwergewicht  der  wirklichen  wirt- 

schaftlichen Interessen.  Die  praktische  Folge 
des  Zinsverbotes  bestand  nur  darin,  daß  der  ohne- 

hin naturgemäß  hohe  Zinsfuß  sich  erheblich 
steigerte  und  eine  in  periodischer  Plünderung  der 

„Wucherer"  (insbesondere  der  „Lombarden"  und 
der  Juden)  gipfelnde  Verwirrung  aller  wirtschaft- 

lichen und  Rechtsbegriffe  sich  über  das  Mittel- 
alter hinaus  behauptet  hat.  Auf  die  Ausbildung 

Handwörterbuch  der  Staatswissensehaften.    4.  Aufl. 

des  Handelsrechts  hat  die  kirchliche  Doktrin  und 
Praxis  keinen  wesentlichen  Einfluß  geübt.  Die 
gegenteilige,  insbesondere  von  Endemann  ver- 
fochtene  Ansicht  wird  dadurch  widerlegt,  daß 
sich  im  Gesamtgebiet  des  neueren  Handelsrechts 
kein  praktischer  Rechtssatz  nachweisen  läßt 
welcher  jener  Kirchenlehre  seine  Entstehung  ver- 

dankt oder  auch  nur  in  seiner  Entwicklung  durch 
die  Kirche  beeinflußt  wäre.  Und  wenngleich 
einzelne  Rechtsinstitute  unter  der  Ungunst  der 
Kirchenlehre  verkünstelte  Gestalt  annahmen, 
wie  das  Handelsdarlehn  und  das  verzinsliche 
Deposit,  so  ist  doch  sogar  hier  die  endliche,  wenn- 

gleich nur  widorwillige  Anerkennung  nicht  aus- 
geblieben. Nur  darf  nicht  übersehen  werden,  daß 

auch  das  weltliche  Verkehrsrecht  des  Mittel- 
alters auf  Zwang  und  Kontrolle  beruht,  freilich 

nicht  nach  kirchlichen  Gesichtspunkten  kirch- 
licher Oberen,  sondern  nach  Auffassung  der  Be- 

rufs- und  Standesgenossen.  Aus  eigensten  Be- 
dürfnissen und  Anschauungen  heraus  hat  der 

mittelalterliche  Kaufmannsstand  sein  Recht  ge- 

bildet. 5 
d)  Das  zunächst  lokale  Handelsgewohnheits- 

rocht  der  romanischen  Städte  wurde  durch 
die  in  typischer  Form  von  Notaren  geschlossenen 
Rechtsgeschäfte  (Notariatsurkunden)  entwickelt 
und  befestigt;  durch  Statuten  der  Stadtgemein- 

don —  unter  denen  das  constitutum  usus  von 
Pisa,  um  1161  redigiert,  den  vornehmsten  Platz 
behauptet  —  und  der  gewerblichen  Innungen 
zum  erheblichen  Teil  kodifiziert;  durch  zünftige 
und  staatliche  Rechtspflege,  im  internationalen 
Verkehr  durch  Handels-  und  Schiffahrtsverträge 
fortgebildet.  Nur  dies  sind  die  sicheren  und  un- 

mittelbaren Erkenntnisquellen  des  neuen  Ge- 
wohnheitsrechts; die  meist  jüngere  Literatur, 

insbesondere  die  theologisch-kanonistische,  gibt 
nur  ein  eigentümlich  gefärbtes  Spiegelbild. 

Unter  den  gewerblichen  Innungen  pflegt  die 
Kaufmannsinniing  die  erste  Stelle  einzunehmen; 
mitunter,  z.  B.  in  Pisa,  bilden  die  Großhändler 
zur  See  und  die  Reeder  einen  besonderen  Ver- 

band, desgleichen  finden  sich  häufig  besondere 
Innungen  der  Bankiers  (bancherii,  campsores), 
der  Tuchhändler  und  Tuchfabrikanten  (ars  lanae) 
u.  a.  m.  In  einzelnen  Städten  begegnen  Gesamt- 

verbände vieler  Innungen  (in  Pisa,  später  in 
Florenz  die  universitas  mercatorum  oder  mer- 
canzia  usw.).  Die  Statuten  der  Kaufmannsinnung 
oder  -innungen  (statuta  mercatorum),  welche 
überwiegend  erst  seit  dem  Ende  des  13.  Jahrh. 
redigiert  sind,  enthalten  ursprünglich  in  der 
Hauptsache  gewerbepolizeiliche  und  prozessuale 
Satzungen,  haben  aber  allmählich  in  wachsendem 
Umfange  auch  Privatrechtssätze  aufgenommen 
und  werden  so  nahezu  Kodifikationen  des  parti- 

kulären Handels-  und  Gewerberechts,  z.  B.  in 
Florenz,  Bologna,  Siena  (Universalgeschichte 
S.  166  bis  169). 

Polizei  und  Rechtspflege  pflegt  bei  den  In- 
nungsvorstehern (consules  u.  dgl.)  zu  stehen, 

unter  Ausschluß  oder  unter  elektiver  Konkur- 
renz mit  dem  ordentlichen  (städtischen)  Gericht. 

Bei  überwiegender  disziplinarer  und  gewerbe- 
polizeilicher Gerichtsbarkeit  werden  doch  auch 

die  privatrechtlichen  Streitigkeiten  mindestens 
unter  den  Innungsgenossen,  vielfach  darüber 
hinaus,  der  Kognition  des  Innungsgerichts 
unterstellt  (Innungssache,  Handelssache,  causa 
mercantilis);  die  Jurisdiktionsgrenzen  schwanken 
Bd.  V.  3 
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sogar  innerhalb  der  einzelnen  Stadtgemeinden, 
nach  politischen  und  anderweitigen  Wandelungen 
(Goldschmidts  Handbuch  I»,  S.  42  und  43). 
Das  Verfahren  dieser  keineswegs  als  „Handels- 

gerichte" eingesetzten,  wenngleich  auch  als 
solche  fungierenden  Innungsgerichte  ist  sum- 

marisch und  zeigt  zahlreiche,  einerseits  auf 
Schleunigkeit  der  Entscheidung,  andererseits 
auf  freie  Wahrheitsermittlung  berechnete  Eigen- 
tümlichkeiten. 

Zur  Entscheidung  von  Rechtsstreitigkeiten 
auf  der  Fahrt  der  in  Convoy  segelnden  Handels- 

schiffe und  während  des  vorübergehenden  Aufent- 
haltes in  der  Fremde  dienen  die  „Reisekonsuln"; 

für  auswärtige  Faktoreien  die  von  den  Mit- 
gliedern der  Faktorei  gewählten  oder  von  der 

Obrigkeit  der  Heimat  bestellten  ständigen  Kon- 
suln; mitunter  besteht  auch  ein  Generalkonsulat 

(z.  B.  das  Venetianer  und  das  Pisaner  in  Syrien). 
Besondere  Seegerichte  (consulatus  maris)  be- 

gegnen teils  als  Administrativbehörde  und  Ge- 
richte einer  Seehandelsgilde  (so  in  Pisa,  Valenzia, 

ursprünglich  wohl  auch  in  Genua  und  Barce- 
lona), teils  als  Staatsbehörde  (z.  B.  1347  in 

Barcelona). 
Teilweise  aus  der  Rechtsprechung  der  See- 

gerichte sind  besondere  Seerechte  hervorge- 
gangen: Venedig  1255,  Amalfi  (tabula  Amal- 

fitana  —  vermutlich  dem  13.  und  14.  Jahrb. 
angehörig),  Trani  (1363?,  es  wird  behauptet 
1063,  1183,  1453),  Barcelona  (costums  de  la 
mar,  13.  Jahrh.,  später  genannt  libro  de  con- 
solat  del  mar,  in  letzter  Redaktion  um  1370), 
Ancona  (spätestens  1397),  016ron  bei  La  Ro- 

chelle (vielleicht  schon  aus  dem  12.  Jahrh.). 
Anderswo  bildet  das  Seerecht  einen  Teil  des 
Statuts  der  Seehandelsgilde  (Pisa:  breve  curiae 

maris  1305,  breve  dell'ordine  di  mare  1332)  oder 
des  Stadtrechts  (z.  B.  in  Genua  13.  und  14.  Jahrh., 
Marseille  1255). 

In  den  Kolonialstaaten  gilt  durchgehends 
das  besonders  kodifizierte  Recht  der  Mutter- 

stadt, z.  B.  genuesisches  Recht  in  Pera  (Galata): 
magnum  volumen  Peyre  1316,  und  in  der  Krim 
(Gazaria):  imposicio  officii  Gazariae  1313  —  1441; 
pisanisches  Recht  in  Sardinien:  breve  portus 
Kallaretani  1318. 

Daneben  finden  sich  endlich  zahlreiche 

Einzelgesetze,  wie  Mäklerordnungen  (z.  B.  Bar- 
celona 1271),  Handelsprozeßgesetze  (z.  B.  Va- 
lencia zwischen  1336/43),  Versicherungsgesetze 

(z.  B.  Barcelona  1435-1484)  u.  a.  m. 
e)  Eine  Rechtsgemeinschaft  der  italienischen 

oder  sonstigen  romanischen  Kaufleute  verschie- 
dener Handelsplätze  im  Auslande  tritt  nur  aus- 

nahmsweise auf.  Vornehmlich  in  Frankreich  auf 
den  Messen  der  Champagne  besteht  seit  dem 
Ausgange  des  13.  und  im  Laufe  des  14.  Jahrh. 
eine  Verbindung  der  provencalischen  Handels- 

städte und  eine  noch  bedeutsamere  universitas 
inercatorum  Lombardorum  et  Tuscanorum  unter 

einem  Generalkapitän,  welcher  den  Spezial- 
konsuln  der  einzelnen  zum  Verbände  gehörigen 
Städte  und  Innungen  übergeordnet  ist  (Uni- 

versalgeschichte S.  193—200).  Die  Champagne- 
messen aber  sind  seit  dem  12.  Jahrh.  die  Mittel- 
punkte des  Waren-  und  Geldverkehrs  für  das 

ganze  westliche  Europa;  auf  sie  werden  Geld- 
verpflichtungen aller  Art  abgestellt,  die  Cham- 

pagner Meßplätze  sind  europäische  Wechsel- 
dömizile.   Und  da  die  6  Jahresmessen  der  4  Meß- 

plätze (Lagny  sur  Marne  [1],  Bar  sur  Aube  [l]r 
Provins  [2],  Troyes  [2]),  eine  jede  über  6  Wochen 
während  und  in  etwa  zweimonatlichen  Zwischen- 

räumen aufeinanderfolgend,  nahezu  das  ganze 
Jahr  ausfüllten,  so  war  die  Champagne  ein  gleich- 

sam ständiger  Meß-  und  Zahlungsplatz.  Die  hier 
kontrahierten  Schulden  unterlagen  der  aus- 

schließlichen Jurisdiktion  des  Meßgerichts,  ge- 
nossen stillschweigende  Hypothek  und  unbe- 
dingten Vorzug  vor  sonstigen  Schulden,  wurden 

im  schleunigen  Verfahren  abgeurteilt  und  mit 
äußerster  Strenge  durch  Personalhaft  exequiert. 
Polizei  und  Gerichtsbarkeit  der  Messen  wurden 
von  der  landesherrlich  bestellten  Meßbehörde 
gehandhabt,  den  maitres  oder  gardes  des  foires 
(custodes  nundinarum);  Berufung  geschah  an 
das  Obergericht  der  Champagne  oder  an  das 
Pariser  Parlament.  Gegen  Schuldner,  welche 
sich  dem  Gerichtszwang  entzogen,  erging  Exe- 

kutionsmandat der  Meßbehörde  mittels  Befehls 
bzw.  Requisition  an  das  Heimatsgericht,  unter 
Androhung  des  Meßbannes,  dessen  Vollstreckung 
für  alle  Angehörigen  der  betreffenden  Stadt  oder 
des  betreffenden  Staates  den  Ausschluß  von  der 
Messe  nach  sich  zog.  Die  Meßbehörde  bildete  so 
eine  Zentralbehörde,  von  welcher  Kaufleute  aller 
Nationen  Schutz  gegen  Vertragsbruch  und  son- 

stige Rechtsverletzungen  erlangten. 
Mit  dem  Verfall  der  Champagnemessen  seit 

der  Mitte  des  14.  Jahrh.  wurde  das  strenge  Meß- 
recht auf  neu  errichtete  Messen  übertragen,  ins- 

besondere auf  die  zuerst  1419  errichteten,  1494 
definitiv  geordneten  Messen  von  Lyon,  deren 
Blüte  dem  16.  und  17.  Jahrh.  angehört.  Nun- 

mehr ist  Lyon  der  Hauptbank-  und  Zahlplatz 
des  westlichen  Europa,  doch  wird  das  ursprüng- 

liche Meßgericht  später  zum  allgemeinen,  hoch- 
privilegierten Handelsgericht  („tribunal  de  con- 

servation").  (Universalgeschichte  S.  224—237 
und  Goldschmidt  in  Zeitschr.  f.  Handelsr.,  Bd.  40, S.  lff.) 

f)  Das  so  entwickelte  romanische  Handels- 
recht lehnt  sich  zum  erheblichen  Teil  an  rö- 

mische Satzungen  und  römisch-griechisches 
„Vulgarrecht"  an,  insbesondere  findet,  mit  der 
allmählichen  Wiederannäherung  des  mittelalter- 

lichen Handelsbetriebes  an  den  kapitalistischen 
Großbetrieb  der  römischen  Kaiserzeit,  das  klas- 

sische römische  Recht  umfassende  Anwendung, 
aber  ergänzt  und  modifiziert  durch  neue  frucht- 

bare Rechtsbildungen,  während  die  dem  Groß- 
handel ungeeigneten  Satzungen  der  späteren 

römischen  Kaiserzeit  zum  erheblichen  Teile  aus- 
gestoßen werden.  Die  neuen  Rechtsschöpfungen 

der  romanischen,  insbesondere  der  italienischen 
Kaufmannswelt  zeugen  von  hoher  wirtschaft- 

licher Einsicht,  genialer  Rechtsbegabung  und 
sicherer  praktischer  Schulung,  sie  stehen  eben- 

bürtig neben  den  ewigen  Schöpfungen  der  klas- 
sischen römischen  Jurisprudenz.  Es  genügt  der 

Hinweis  auf  die  differentiierten  Gesellschafts- 
formen: der  Commenda,  aus  welcher  wie  die 

heutige  Kommandit-  und  stille  Gesellschaft,  so 
wesentlich  das  heutige  Kommissionsgeschäft 
hervorgegangen  ist  —  der  offenen  Handelsgesell- 

schaft —  des  Aktienvereins;  auf  die  sich  mehr 
dem  hellenischen  Recht  anschließende,  unter  der 

Einwirkung  formalen  germanischen  Urkunden- 
rechts entwickelte  Ausbildung  der  Wertpapiere, 

insbesondere  der  Order-  und  Inhaberpapiere;  auf 
das  Kredit-  und  Zahlungsgeschäft  insbesondere 
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des  Bankverkehrs,  welches  nahezu  in  seiner 
heutigen  Gestalt  vollentwickelt  ist.  Für  den  See- 

verkehr ist,  neben  dem  allmählich  durchdringen- 
den reifen  römischen  Recht  auch  mancher  wich- 
tige neue  Rechtssatz,  z.  B.  hinsichtlich  der  Haf- 

tung des  Reeders,  hinsichtlich  der  Reederei,  des 
Frachtgeschäfts,  vornehmlich  durch  die  Aus- 

bildung des  Konnossements,  zur  Geltung  gelangt. 
Aus  dem  antiken  Seedarlehn  hat  sich  auf  der 
einen  Seite  die  Prämienassekuranz,  auf  der  an- 

deren Seite  die  schriftliche  Geldrimesse  heraus- 
! gebildet,  welche  zunächst  in  Form  des  domizi- 
ierten  Eigenwechsels,  seit  dem  Ausgange  des 
14.  Jahrh.  insbesondere  in  Form  der  Tratte  (na- 

mentlich Meßtratte)  zum  wichtigsten  Werkzeug 
des  interlokalen  wie  internationalen  geldwirt- 

schaftlichen Kreditverkehrs  wird  und  bereits  in 
den  Kauimannsstatuten  von  Bologna  1509  eine 
umfassende  statutarische  Regelung  findet.  (Ucber 
all  dies  im  einzelnen  Universalgeschichte  S.  237 
bis  465,  wo  auch  die  Spezialliteratur  an- 

geführt ist.) 
g)  Das  romanische  Handelsrecht  wird  in  der 

Hauptsache  auch  im  östlichen  und  nördlichen 
Europa  rezipiert.  Diese  Rezeption  hat  all- 

mählich seit  Ausgang  des  Mittelalters  statt- 
gefunden, teils  direkt  im  internationalen  Handels- 

gebrauch, teils  unter  dem  Einfluß  der  überall 
verbreiteten  italienischen  Kaufleute  und  der 
romanischen  Literatur.  Aus  den  Entscheidungen 
der  italienischen  Gerichte,  insbesondere  der  rota 
Gcnuae,  aus  den  italienischen  Schriftstellern  des 
16.,  17.,  18.  Jahrh.:  Stracca,  Scaccia,  Rafael  de 
Turri,  Cardinalis  de  Luca,  Roccus,  Ansaldus, 
Casaregis  schöpfte  überall  die  gelehrte  Doktrin 

/  und  Praxis.  Man  sehe  z.  B.  den  traetatus  de  iure 
I  commerciorum  des  Lübecker  Bürgermeisters 
[  Joh.  Marquard  1662.  Denn  der  neue  geldwirt- 

schaftliche Kreditverkehr  findet  in  diesem  ro- 
manischen Rechte  seine  entsprechendste  Rege- 

lung, und  das  dürftigere,  wie  überall  partikular 
zersplitterte  einheimische,  insbesondere  das 
deutsche  Recht  unterliegt,  wie  dem  reicheren 
und  universalen  römischen  Zivilrecht,  so  auch 
dem  durch  die  gleichen  Eigenschaften  ausge- 

zeichneten Handelsrecht  der  Mittelmeerstauten. 
Namentlich  läßt  sich  in  Flandern  und  Brabant, 
wo  Brügge,  später  Antwerpen  Mittelpunkte  eines 
umfassenden  europäischen  Verkehrs  bilden, 
bereits  im  15.  Jahrh.  das  wachsende  Eindringen 
des  italienischen  Rechts  verfolgen,  wie  auf  der 
anderen  Seite  insbesondere  die  seit  dem  13.  Jahrh. 
festgeordnete,  vorwiegend  oberdeutsche  Faktorei 
in  Venedig,  das  Kauf-  und  Lagerhaus  der  Deut- 

schen (fondaco  dei  Tedeschi),  die  Kenntnis  des 
italienischen  Handelsgebrauchs  vermittelt.  (Tho- 

mas, Das  Kapitular  des  Deutschen  Hauses  in 
Venedig,  1874.  Simonsfeld,  Der  fondaco  dei 
Tedeschi  in  Venedig,  2  Bde.,  1887.)  Das  über- 

reiche Material  des  niederländisch-belgischen, 
deutschen,  englischen,  skandinavischen  Statutar-, 
Gesetzes-  und  Urkundenrechts,  die  Masse  der 
Zunftrollen  und  Gildestatuten  zeigt  zwar  be- 

deutsame Ansätze  zu  selbständiger  Ausbildung 
des  Handelsrechts,  doch  findet  sich  nur  weniges 

/darin,  was  die  Rezeption  des  romanischen  Han- 
^  delsrechts  überdauert  und  so  zur  universalen 

Geltung  gelangt  ist.  Ueberall  war  die  Innungs- 
gerichtsbarkeit dürftiger  entwickelt  als  in  Italien, 

der  Umfang  autonomer  Rechtsbildung  ein  weit- 
aus geringerer.    (Vgl.  z.  B.  Pauli,  Lübeckische 

Zustände  im  Mittelalter,  L  — III.,  1846/78.  Th. 
Hirsch,  Danzigs  Handels-  und  Gewerbsge- 

schichte, 1858.  Neumann,  Beilageheft  zur 
Zeitschr.  f.  das  ges.  Handelsrecht,  Bd.  VII. 
Gcngler,  Deutsche  Stadtrechtsaltertümer,  1882. 
Neu  mann,  Geschichte  des  Wuchers  in  Deutsch- 

land, 1865.  Ferner  die  Spezialwerke,  z.  B.  über 
Basel  [Geering],  Straßburg  [Schmoller]  u.  v.  a. 
J.  Falke,  Geschichte  des  deutschen  Handels  I, 
II,  1859/60).  Sogar  der  mächtige  Bund  der 
deutschen  Hanse,  wie  hoch  auch  seine  politische 
und  wirtschaftliche  Bedeutung  vornehmlich  für 
das  nördliche  Europa  Jahrhunderte  hindurch 
gewesen  ist,  hat  doch  in  seinen  Rechtssatzungen 
insbesondere  den  Rezessen  der  Hansetage,  den 
Statuten  der  hansischen  Kontore  u.  a.  m.  nur 
wenige  dauernde  Schöpfungen  hervorgebracht. 
(Vgl.  Sartorius-Lappenberg,  Urkundliche 
Geschichte  des  Ursprungs  der  deutschen  Hanse, 
1830,  2  Bde.,  insbesondere  die  Publikationen  seit 
1872:  Hanserezesse,  Höhl  bäum,  Hansisches 
Urkundenbuch,  Hansische  Geschichts- 

blätter seit  1872.  D.  Schäfer,  Die  Hanse- 
städte u.  König  Waldemar  von  Dänemark,  1879 

u.  v.  a.)  Nur  das  Seerecht  zeigt  wichtige  Eigen- 
tümlichkeiten, welche  sich  über  das  Mittelalter 

hinaus  behauptet  haben:  eine  kodifizierende  Zu- 
sammenfassung enthält  der  Rezeß  von  1591, 

revidiert  als:  Der  Ehrsamen  Hansestädte  Schiffs- 

ordnung und  Seerecht  1614.  Das  „Waterrecht", 
d.  h.  die  den  Namen  des  Wisby'schen  Seerechts 
tragende,  zuerst  1505  in  dem  gegenwärtigen  Um- 

fange publizierte  Kompilation  (am  besten 
Schlyter,  Corpus  iuris  Sueo-Gotorum  antiqui 
vol.  VIII:  Wisby  stadslag  och  sjörätt,  Lund  1853) 
ist  in  ihrem  ersten  Hauptteile  dem  Seerecht  von 
OMron  entlehnt,  in  ihrem  zweiten  Hauptteile  auf 
der  Grundlage  des  ersten,  wahrscheinlich  1407 
zu  Amsterdam  für  das  hansische  Kontor  zu 

Brügge  festgestellt,  endlich  durch  mancherlei 
Zusätze,  insbesondere  aus  dem  lübisch-hambur- 
gischen  Rechte  erweitert. 

4.  Das  Handelsrecht  der  neueren  Zeit, 
a)  Infolge  der  Entdeckung  des  Seeweges  nach  In- 

dien und  der  neuen  Weltteile,  des  Vordringens  der 
osmanischen  (türkischen)  Macht,  der  spanischen 
Herrschaft  über  einen  Teil  Italiens  und  der  süd- 

lichen Niederlande,  der  politischen  und  wirt- 
schaftlichen Zentralisation  der  mittel-  und  nord- 

europäischen Staaten  mit  Ausnahme  Deutsch- 
lands geht  die  Seeherrschaft  von  Italien  und 

Deutschland  zeitweise  auf  die  Staaten  am  atlan- 
tischen Ozean  über.  Die  neuen  Weltteile,  später 

Indien  und  beträchtliche  Gebiete  Nord-  und  Ost- 
asiens werden  europäische  Kolonialstaaten,  an 

denen  Italien  und  Deutschland,  trotz  anfäng- 
lichen Mitbewerbes  im  indischen  Handel,  keinen 

Anteil  haben.  Die  Besitzer  der  neu  entdeckten 

oder  zugänglicher  gewordenen  Kontinente,  Por- 
tugal und  Spanien,  demnächst  die  nach  glor- 

reichem Befreiungskampfe  zu  hoher  wirtschaft- 
licher und  Kulturblüte  aufsteigenden  nördlichen 

Niederlande  monopolisieren  den  Kolonialhandel; 
insbesondere  wird  Amsterdam  der  Hauptmarkt 
wie  der  ostindischen  so  der  nordischen  Waren, 
im  17.  Jahrh.  der  europäische  Geldmarkt,  seine 
Börse  nimmt,  wie  heute  die  Londoner,  eine  welt- 

beherrschende Stellung  ein.  Mit  Cromwell, 
dauernd  seit  dem  18.  Jahrh.  beginnt  die  indu- 

strielle und  maritime  Vorherrschaft  Englands, 
welchem  im  19.  Jahrh.  rivalisierend  der  große 
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nordamerikanische  Freistaat  zur  Seite  tritt. 

Frankreich  gelangt  seit  Heinrich  IV.  durch  glück- 
liche Eroberungskriege  und  geschickte,  vielfach 

vorbildliche  Verwaltung  (Sully,  Richelieu,  Col- 
bert)  zu  wirtschaftlicher  Blüte,  während  seine 
Kolonialpolitik  ohne  dauernde  Erfolge  bleibt. 
Deutschland  strebt  nach  dem  tiefen  wirtschaft- 

lichen Niedergang,  welcher  sich  vornehmlich  an 
den  furchtbaren  dreißigjährigen  Krieg  knüpfte, 
zunächst  in  seinen  Einzelstaaten,  vor  allen  in 
Brandenburg-Preußen,  wieder  empor,  aber  erst 
in  dem  Zollverein  (1833)  ward  es  zum  größeren 
Teile  wirtschaftlich,  in  dem  Deutschen  Reiche 

(1870/71)  wirtschaftlich  wie  politisch  voll  ge- 
einigt. Endlich  hat  auch  Italien  die  im  Mittel- 

alter stets  vergeblich  angestrebte  staatliche  Ein- 
heit erreicht. 

b)  Wenn  die  Entdeckung  und  leichtere  Zu- 
gänglichkeit der  entfernteren  Weltteile  eine  un- 

ermeßliche Zunahme  der  Warenmenge  (Kolonial- 
waren, wie  Kaffee,  Tee,  Zucker,  Baumwolle  u. 

dgl.),  die  gesteigerte  industrielle  Tätigkeit  das 
gewaltige  Anwachsen  der  Industrieerzeugnisse 
hervorruft,  so  entspricht  die  gleichfalls  erheblich 
gewachsene  Gold-  und  Silberproduktion  doch 
nicht  annähernd  dem  Bedürfnis  an  Zahlungs- 

mitteln. So  gelangt  der  Metallgeld  sparende 
Kreditverkehr  zu  seiner  vollen  Ausbildung;  seine 
Werkzeuge  sind  der  sich,  insbesondere  durch  das 
Giro  vervollkommnende  Wechsel  nebst  den  ander- 

weitigen Geldpapieren  (Banknoten,  Schecks, 
Anlehenspapieren)  und  der  sinnreiche  Mechanis- 

mus der  Abrechnungsoperationen.  Bank-,  Asse- 
kuranzgeschäft, Kolonialhandel,  in  wachsendem 

Umfang  betrieben,  erfordern  die  volle  Durch- 
bildung des  Systems  der  beschränkten  Haftung, 

wie  es  in  den  Aktienvereinen,  den  Kommandit- 
und  Aktienkommanditgesellschaften  zutage  tritt. 
Das  immer  mehr  verknöchernde  und  zur  Lösung 
wirtschaftlicher  Aufgaben  unfällige  Zunftwesen 
wird  zuerst  i  n  England  gebrochen,  später  in 
Frankreich  und  dem  übrigen  Europa,  aber  die 
den  Selbständigkeitstrieb  erstickende  wenngleich 
energisch  reformierende  Staatspolizei  (Schmoller, 
Jahrb.  für  Volkswirtschaft,  VIII)  vermag  auf  die 
Dauer  die  Wiederbelebung  genossenschaftlicher 
Organisation  (insbesondere  englisch-deutsche 
Erwerbs-  und  Wirtschaftsgenossenschaften)  nicht 
zu  hindern. 

Wachsende  finanzielle  Bedürfnisse  der  Staaten, 
Gemeinden,  Aktienvereine  führen  zur  Vervoll- 

kommnung der  Anlehenssysteme;  Aktienbriefe 
und  Anlehenspapiere  werden  Objekt  der  Kapital- 

anlage wie  des  handelsmäßigen  Umsatzes,  und 
es  bildet  sich  der  neue  Geschäftszweig  des  sog. 
Papier-  oder  Effektenhandels  mit  originellen, 
später  auch  auf  den  Warenhandel  übertragenen 
Geschäftsformen,  schon  früh  zur  Agiotage 
(Börsenspiel)  ausartend.  Der  Gegensatz  des 
Platz-  und  des  Distanzgeschäfts  in  Abschluß  und 
Erfüllung  bildet  sich  zufolge  der  gesteigerten 
Kommunikationsmittel  schärfer  heraus.  Neben 
und  zum  Teil  an  Stelle  der  vorübergehenden 
Märkte  und  Messen  treten  die  Börsen  als  stän- 

dige Mittelpunkte  des  Großhandels  und  Regu- 
latoren der  möglichst  nivellierten  Marktpreise. 

Endlich  tritt  neben  die  sich  vervollkommnende 
Schiffahrt  (Dampfschiff,  Eisenbau  usw.)  eben- 

bürtig der  Großbetrieb  des  Landtransports 
(Eisenbahnverkehr)  und  des  Nachrichtenver- 

kehrs (Post,  Telcgraphie,  Fernsprecher). 

c)  Mit  den  Fortschritten  des  Wirtschafts- 
lebens hält  die  Entwicklung  des  Handelsrechts 

nicht  immer  gleichen  Schritt.  Denn  die  gewohn- 
heitliche Rechtsbildung  war  vielfach  eingeengt 

durch  verkehrte  Anschauungen  über  das  Gewohn- 
heitsrecht, durch  die  Unkenntnis  der  gelehrten 

Gerichte,  welche  nun  in  steigendem  Maße  mit  der 
Rechtsprechung  auch  in  Handelssachen  betraut 
sind,  durch  reglementierende  und  immer  mehr 
sich  territorial  abschließende  Gesetzgebung, 
welche  zur  Abschwächung  der  universalen  Rechts- 

bildung führt.  Immerhin  haben  selbst  die  Kodi- 
fikationen, welche  das  bisherige  gemeine  Recht 

und  Gewohnheitsrecht  völlig  ausschlössen,  auf 
die  Dauer  die  naturgemäß  kosmopolitische  Ent- 

wicklung des  Handelsrechts  nicht  verhindert, 
indem  das  fremde  Gesetz  vielfach  vorbildlich 
benutzt  oder  gar  kopiert  und  so  mittels  gegen- 

seitiger Entlehnung  ein  Stamm  gemeinsamen 
Rechts  geschaffen  wurde. 

Am  wenigsten  hat  England  nebst  seinen  Ko- 
lonialstaaten, insbesondere  auch  den  Vereinigten 

Staaten  von  Amerika,  die  handelsrechtliche  Kodi- 
fikation begünstigt;  den  Grundstock  des  Handels- 

rechts bildet  hier  noch  immer  das  als  Teil  des 

common  law  geltende,  in  der  Praxis  der  Ober- 
gerichte anerkannte  Handelsgewohnheitsrecht 

(law  merchant,  lex  mercatoria),  wenngleich  die 
Zahl  wie  der  Umfang  der  Handelsgesetze  (Statutes) 
in  stetem  Wachsen  begriffen  ist,  in  den  ameri- 

kanischen Einzelstaaten  vielfach  eine  höchst 
umfassende  Handelsgesetzgebung  besteht. 
Wenn  aber  bereits  die  revidierten  Kaufmanns - 

Statuten  der  italienischen  und  spanischen  Han- 
delsstädte eine  nahezu  erschöpfende  Fixierung 

des  Handelsrechts  anstreben,  so  wurde  das 
gleiche  Ziel  für  ein  großes  Staatsgebiet  insbe- 

sondere in  Frankreich  seit  dem  17.  Jahrh.  ver- 
folgt. Mit  den  beiden  berühmten  Handelsgesetzen, 

der  Ordonnance  du  commerce  1673  und  der  Or- 
donnance de  la  marine  1681  tritt  dasselbe  an  die 

Spitze  zwar  nicht  der  Entwicklung  des  Handels, 
aber  doch  des  Handelsrechts;  wesentlich  auf 
ihnen  beruht  der  noch  jetzt  in  seinen  Grund- 

zügen geltende  Code  de  commerce  von  1807, 
welcher  für  einen  großen  Teil  der  zivilisierten 
Welt  direkt  oder  indirekt  zur  Herrschaft  gelangt 
ist.  An  die  beiden  ersterwähnten  Gesetze  schließt 
sich  auch  die  revidierte  Handelsordnung  von 
Bilbao  von  1737,  die  Grundlage  des  späteren 
spanischen  Handelsrechts. 

In  den  deutschen  Territorien  bestanden  die 
zahlreichsten  Stadt-  und  Landrechte  wie  Einzel- 

gesetze verschiedenster  Benennung  und  Inhalts: 
Markt-,  Meß-,  Börsen-,  Merkantil-,  Prokuren-, 
Firmen-,  Wechselordnungen,  Seegesetze  usw. 
Der  preußische  Staat  erhielt  gemeinsames 
Recht  in  der  Wechselordnung  von  1751,  der 
Assekuranz-  und  Havereiordnung  1766;  ein  erstes, 
unter  überwiegendem  Einfluß  hamburgischer 
Kaufleute  und  Juristen  verfaßtes,  vollständiges 
kodifiziertes  Handelsrecht  als  Teil  des  Allge- 

meinen Landrechts  von  1794:  IL  §§  475—2464, 
welchem  dann  als  erstes  selbständiges  Handels- 

gesetzbuch der  französische  Code  de  commerce 
folgte  und  alsbald  auch  in  zahlreichen  Teilen 
Deutschlands  gesetzliche  Aufnahme  fand. 

d)  Der  unleidlichen,  immer  tiefer  empfun- 
denen Rechtszersplitterung  haben  für  Deutsch- 
land abgeholfen:  die  für  die  damalige 

Zeit  vortreffliche  Allgemeine  Deutsche  Wechsel- 
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Ordnung,  verfaßt  1847,  nebst  den  ergän- 
zenden und  modifizierenden  sog.  Nürnberger 

Novellen,  verfaßt  1861;  das  Allgemeine 
Deutsche  Handelsgesetzbuch,  verfaßt  1857  bis 
1861;  die  Bundes-  bzw.  Reichsgesetze,  welche 
diese  ursprünglich  partikulär  eingeführten  Ge- 

setzbücher zum  Bundes-  bzw.  Reichsrecht  er- 
hoben und  dessen  einheitliche  Anwendung  garan- 

tiert haben  (G.  v.  5./VI.  und  12./VI.  1869);  end- 
lich zahlreiche  ergänzende,  teilweise  abändernde 

Reichsgesetzo. 
e)  Neben  diesem  so  kodifizierten  Deutschen 

Handelsrecht,  welches,  mit  Ausschluß  des  See- 
rechts, wenig  modifiziert  auch  in  den  zisleitha- 

nischen  Teilen  der  österreichischen  Monarchie 
gilt,  bestehen  zurzeit  folgende  Rechtsgebiete: 

Das  Gebiet  des  englischen  (bzw.  nord- 
amerikanischen) Rechts  —  von  welchem  das 

schottische  Recht  wesentlich  abweicht;  Gesetz- 
bücher bestehen  in  einzelnen  Kolonien,  z.  B.  in 

Malta  (1857)  und  Niederkanada  (1866). 
Das  Gebiet  des  französischen  Handels- 

rechts, zu  welchem,  nach  französischer  Auffas- 
sung, auch  das  Konkursrecht  gehört.  Der  jetzt 

in  der  Hauptsache  veraltete  Code  de  commerce 
ist  durch  zahlreiche  neue  Gesetze  sehr  erheblich 

ergänzt  und  modifiziert.  Er  gilt  noch  gegen- 
wärtig im  früheren  Königreich  Polen  und  in 

Luxemburg;  ist  wenig  verändert  übergegangen 
in  die  Handelsgesetzbücher  von  Griechenland, 
der  ionischen  Inseln,  des  Fürstentums  Monaco, 
der  Türkei  und  Aegyptens,  San  Domingos  und 
ilaitis,  früher  auch  Rumäniens  (1841  bzw.  1863); 
er  bildet  endlich  die  Hauptgrundlage  des  Hol- 

ländischen Handelsgesetzbuches  (1838),  obwohl 
dasselbe  im  See-  und  Versicherungsrecht  mehr 
dem  älteren  einheimischen  Recht  folgt  (für  Han- 

delspapiere, insbesondere  Wechsel,  ist  ein  Ge- 
setzentwurf auf  deutscher  Grundlage  ausge- 

arbeitet, 1886),  sowie  der  zahlreichen  älteren 
Handelsgesetzbücher  der  italienischen  Einzel- 

staaten und  noch  des  gemeinsamen  italienischen 
Handelsgesetzbuchs  von  1865. 

Das  Gebiet  des  spanisch-portugiesischen 
Handelsrechts.  .Mutterrechte  sind  das  spanische 
Gesetzbuch  von  1829  und  das  sehr  originelle 
portugiesische  von  1833,  beide  stark  beeinflußt 
vom  älteren  einheimischen  wie  französischen 
Recht;  Tochterrechte  sind  die  Gesetzbücher  der 
spanischen  und  portugiesischen  Kolonialstaaten 
Amerikas,  nämlich  von  Brasilien  (1850),  La  Plata- 
Staaten  und  Argentinien  (1869,  1862,  jetzt  neu 
1889),  Peru  (1853),  Chile  (1865),  u.  a.  m.,  zuletzt 
Mexiko  (1857,  jetzt  neu  1889).  In  allen  diesen 
Staaten  ist  die  frühere  Geltung  der  Ordenanzas 
von  Bilbao  beseitigt;  einzelne  haben  wieder  von- 

einander ihr  Gesetzbuch  entlehnt,  z.  B.  Uruguay 
(Montevideo)  und  Paraguay  von  Argentinien, 
Honduras  und  Chile. 

Das  Gebiet  des  französisch-deutschen 
Handelsrechts,  d.  h.  Gesetzbücher  auf  wesentlich 
französischer  Grundlage,  aber  mehr  oder  minder 
stark  beeinflußt  von  dem  neuen  deutschen  Recht. 
So  das  Gesetzbuch  von  Serbien  (1860),  das  in  den 
Jahren  1867 ff.  allmählich  revidierte  belgische 
Handelsgesetzbuch  und  das  neue  italienische 
Handelsgesetzbuch  (1882).  Das  letztere  wiederum 
ist  stark  benutzt  in  dem  neuen  spanischen 
Handelsgesetzbuch  (1885)  und  ist  in  der  Haupt- 

sache übergegangen  in  das  neue  rumänische 

Handelsgesetzbuch  (1887)  wie  das  neue  portu- 
giesische Handelsgesetzbuch  (1888). 

Das  Gebiet  des  modifizierten  deutschen 
Handelsrechts,  d.  h.  selbständige  Gesetzbücher, 
aber  wesentlich  auf  der  Grundlage  des  deutschen 
Handelsgesetzbuchs  und  der  deutschen  Wechsel- 

ordnung. Dahin  gehören  das  Handelsgesetzbuch 
für  das  Königreich  Ungarn  (1875),  desgleichen 
Wechselgesetz  (1876):  eine  nicht  immer  glück- 

liche Modifikation  der  deutschen  Gesetzbücher; 
das  schweizerische  Bundesgesetz  über  das 
Obligationenrecht  (1881),  welches  auch  Handels- 

recht und  Wechselrecht  in  origineller,  aber  nicht 
immer  klarer  Verbindung  mit  dem  gemeinen 
Zivilrecht  enthält;  für  das  Wechselrecht  auch 
die  drei  skandinavischen  Reiche  (1880)  und  Finn- 

land (1859);  für  das  Seerecht  einstweilen  Schwe- 
den (1864,  insbesondere  1891),  Finnland  (1873)  - 

Norwegen  und  Dänemark  haben  sich  ange- 
schlossen.1) Wesentlich  das  ungarische  Handels- 

gesetzbuch ist  adoptiert  in  dem  Handelsgesetz- 
buch für  Bosnien  und   die  Herzegowina  (1883). 

Das  Gebiet  des  skandinavischen  Rechts 
—  sehr  verschieden  für  Schweden  einerseits,  für 
Dänemark  und  Norwegen  andererseits,  in  der 
Hauptsache  nicht  kodifiziert.  Der  Einfluß  des 
deutschen  Handelsrechts  ist  im  Steigen,  in  den 
Materien  des  Wechselrechts  und  Seerechts  be- 

reits durchgedrungen. 
Das  Gebiet  des  russischen  Rechts.  Das 

russische  Handelsgesetzbuch  bildet  einen  Teil 
des  eine  systematische  Zusammenstellung  älterer 
Gesetze  (Inkorporation,  nicht  Kodifikation)  dar- 

stellenden russischen  Gesetzkodex  (Swod  sakö- 
nowj,  welcher  in  revidierten  Ausgaben  publiziert 
wird  (zuletzt  1887.  Eine  deutsche  Uebersetzung 
des  größten  Teils  von  V.  v.  Zwingmann,  Riga 
1889).  Für  das  Wechselrecht  liegt  ein  1882  ver- 

öffentlichter, 1883  revidierter  Entwurf  auf  deut- 
scher Grundlage  vor.2)  Finnland  hat,  außer  den 

bereits  erwähnten  neuen  Gesetzen,  zum  Teil 
schwedisches  Recht;  in  den  Ostseeprovinzen  gilt 
in  erster  Linie  das  kodifizierte  Provinzialrecht 

(Liv-,  esth-  und  kurländisches  Privatrecht  1864): 
überwiegend  deutsches  Handelsrecht. 

Endlich  hat  auch  Japan  ein  wesentlich  auf 
deutscher  Grundlage  verfaßtes  und  publiziertes, 
Handelsgesetzbuch  erhalten.3) 

Die  vorstehende  Uebersicht  zeigt,  daß  das 
gesetzlich  fixierte  oder  gar  kodifizierte  Handels- 

recht gegenüber  dem  Handelsgewohnheitsrecht 
überall  im  Vordringen  ist.  Der  Umfang  des  ge- 

setzlichen Handelsrechts  ist  freilich  verschieden. 

So  sind  das  Verlagsrecht,  das  Binnenschiffahrts- 
recht, das  Binnenversicherungsrecht,  zahlreiche 

Bankgeschäfte  noch  im  deutschen  Handels- 
gesetzbuch und  dessen  reichsgesetzlichen  Er- 

gänzungen nicht  geregelt,  während  sie  in  einzelnen 
neueren  Gesetzbüchern  eine  mehr  oder  minder 
umfassende  Normierung  gefunden  haben  und 
bei  der  bevorstehenden  Revision  des  deutschen 
Handelsgesetzbuches  gesetzlich  fixiert  werden 
sollen.  Während  ferner  in  den  Gesetzbüchern 
auf  französischer  Grundlage  das  Konkursrecht, 
zum  Teil  auch  das  Handelsprozeßrecht  ausführ- 

')  Die  Seegesetze  für  Dänemark  und  Nor- 
wegen sind  1892  und  1893  erlassen  worden. 

2)  G.   v.   27./V.  9./VI.   1902,    in   Kraft  seit 
1./14.  I.  1903. 

3)  In  Kraft  getreten  am  IC/VI.  1899. 
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lieh  geregelt  sind,  gehört  das  erstere  nach  deut- 
scher Anschauung  gar  nicht  dem  Handelsrecht 

an,  und  ist  das  letztere  in  der  deutschen  Gerichts- 
verfassung und  der  deutschen  Prozeßordnung 

enthalten,  während  in  einzelnen  Staaten  (z.  B. 
Holland,  Italien  und  Spanien)  die  besondere 
Handelsgerichtsbarkeit  völlig  beseitigt  ist.1) 

Mit  seiner  Gesetzgebung,  seiner  hervorragen- 
den Doktrin  und  Praxis  (0.  A.  G.  Lübeck, 

Reichsoberhandelsgericht,  Reichsgericht)  ist 
Deutschland  in  neuerer  Zeit  an  die  Spitze 
der  europäischen  Handelsrechtsentwicklung 
getreten  und  hat  den  bis  dahin  vorherr- 

schenden Einfluß  des  französischen  Rechts  er- 
heblich zurückgedrängt.  Aber  ein  einträchtiges 

Zusammenarbeiten  der  großen  Kulturnationen 
ist  insbesondere  auf  diesem  Gebiete  notwendig 
und  trägt  reiche  Früchte.  Sogar  eine  auf  ver- 

tragsmäßiger Regelung  beruhende  Ausgleichung 
der  noch  zahlreichen  Rechtsverschiedenheiten 
wird  nicht  ohne  Erfolg  erstrebt,  auf  diesem  Ge- 

biete der  alte  Traum  der  Rechtsuniversalität  (non 
erit  alia  lex  Romae,  alia  Athenis)  annähernd  zu 
verwirklichen  gesucht.  Dahin  gehören  die  inter- 

nationalen Post-  und  Telegraphenverträge  (zu- 
letzt vereinbart  190G);  die  internationale  Meter- 

konvention (1875);  das  internationale  Ueber- 
einkommen  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr 

(1891);  die  von  der  Association  for  the  codifica- 
tion  of  the  law  of  nations2)  und  dem  Institut  de 
droit  international,  sowie  zahlreichen  anderen 
Vereinigungen  aufgestellten  Entwürfe  eines  ge- 

meinsamen europäischen  Wechselrechts,  Haverei- 
rechts,  Seefrachtrechts,  welche  in  den  von  der 
belgischen  Regierung  berufenen  internationalen 
Handelsrechtskongressen  zu  Antwerpen  und 
Brüssel  (1885,  1888)  weitere  Förderung  erfahren 
haben.  Goldschmidt  (f). 

II.  Geschichtliche  Entwicklungen 
der  neuesten   Zeit. 

1.  Die  Vereinheitlichung  des  deutschen  bürger- 
lichen Rechts  mußte  von  einschneidender  Be- 

deutung für  die  Stellung  des  Handelsrechts  wer- 
den. Auf  der  einen  Seite  büßte  das  Handelsrecht 

seine  bevorzugte  Stellung  als  das  einheitliche 
bürgerliche  Recht  des  deutschen  Volkes  ein:  es 
wurde  jetzt  nur  ein  Teil,  wenn  auch  ein  besonders 
wichtiger  Teil  des  nunmehr  einheitlichen  deut- 

schen Privatrechts.  Auf  der  anderen  Seite  ergab 
es  sich  von  selbst  daß,  mit  der  Neuschöpfung 
des  deutschen  bürgerlichen  Rechtes  auch  das 
Handelsgesetzbuch  einer  durchgreifenden  Revi- 

sion unterzogen  werden  mußte.  Einzelne  Be- 
stimmungen des  ehemaligen  Handelsrechts,  die 

infolge  der  Aufnahme  in  das  bürgerliche  Gesetz- 
buch Bestandteile  des  allgemeinen  Privatrechts 

geworden,  waren  im  Handelsgesetzbuch  zu 
streichen.  Aber  auch  sonst  war  das  Han- 

delsgesetzbuch mit  Inhalt  und  Ausdrucksweise 
des  neuen  bürgerlichen  Gesetzbuchs  in  Einklang 
zu  bringen. 

Im  übrigen  hat  aber  auch  das  sog.  alte  Han- 
delsgesetzbuch bereits  vorher  in  dem  von  den 

Aktiengesellschaften  handelnden  Teilen  grund- 
legende Aenderungen  erfahren.   Die  erste  Aktien- 

:)  Vgl.  im  einzelnen  Handelsgesetze  des  Erd- 
balls, herausgegeben  von  Kohler,  Meyer, 

Dove  und  Trumpler. 
2)  Jetzt  International  Law  Association. 

novelle  v.  ll./VI.  1870  hatte  mit  dem  sog.  Kon- 
zessionssystem gebrochen.  An  seine  Stelle  war 

das  Normativsystem  getreten.  Die  wenig  gün- 
stigen Erfahrungen,  die  man  in  den  70er  Jahren 

mit  den  dürftigen  Bestimmungen  des  geltenden 
Aktienrechts  gemacht  hatte,  waren  Veranlassung 
zu  einer  neuen  eingehenden  Regelung  des  ge- 

samten Aktienwesens.  Sie  geschah  in  der  zweiten 
Aktiennovelle  v.  18./VII.  1884.  Das  neue  Han- 

delsgesetzbuch hat  alsdann  das  Aktienrecht  der 
zweiten  Novelle  in  den  wesentlichsten  Bestim- 

mungen übernommen.  (Vgl.  den  Art.  „Das  Aktien- 
recht in  Deutschland",  oben  Bd.  I  S.  96 ff.).  Ab- 

gesehen von  dieser  Aenderung  des  Aktienrechts 
und  einer  Abänderung  des  Seerechts  (Auf- 

hebung von  Buch  V  Titel  4  und  Ersatz  durch 
die  Seemannsordnung)  ist  das  alte  Handelsgesetz- 

buch bis  zu  dem  Tage,  an  dem  es  durch  die 
neue  Kodifikation  abgelöst  wurde,  als  dem 
l./I.  1900,  fast  unverändert  in  Geltung  ge- 

blieben. Dagegen  sind  allerdings  in  der  Zwischen- 
zeit eine  Reihe  wichtiger  handelsrechtlicher 

"Spezialmaterien  neu  geregelt  worden. 
Es  werden  im  folgenden  nur  die  wichtigsten 

aufgeführt : 
a)  das  Gesellschaftsrecht  hat  durch  das 

Gesetz  betr.  die  Gesellschaften  mit  beschränkter 

Haftung  v.  20./IV.  1892  -  jetzt  in  der  Fassung 
der  Bek.  v.  20./V.  1897  —  eine  besonders  für  die 
Praxis  der  Vergesellschaftungen  sehr  wichtige 
Ergänzung  erfahren,  nachdem  bereits  im 
Jahre  1868  die  Erwerbs-  und  Wirtschaftsgenossen- 
schaften  und  durch  das  G.  v.  15./III.  1888  die 
sog.  Kolonialgesellschaften  eine  gesetzliche  Rege- 

lung erhalten  hatten. 
b)  Das  Bank-  und  Börsenwesen  war  im 

Laufe  der  Jahre  entsprechend  der  Bedeutung, 
die  dieses  Gebiet  seit  der  Industrialisierung 
Deutschlands  erlangt  hatte,  ausgebaut  worden, 
ohne  daß  freilich  der  Gesetzgeber  hierbei  allent- 

halben seiner  Aufgabe  sich  gewachsen  gezeigt 
hätte.  Hierher  gehören  das  —  in  erster  Reihe  das 
öffentliche  Recht  der  Notenbanken  insbesondere 

der  Reichsbank  regelnde  —  Bankgesetz  v. 
14./III.  1875  mit  zahlreichen  späteren  No- 

vellen, ferner  das  Börsengesetz  v.  22./VI. 
1896  -  jetzt  v.  22./VI.  1908  -  das  sog.  Bank- 

depotgesetz v.  5./VII.  1896,  das  Hypotheken- 

bankgesetz v.  19./VII.  1899  und"  das  Gesetz, betr.  die  gemeinsamen  Rechte  der  Besitzer  von 
Schuldverschreibungen  v.  4./XII.  1899. 

c)  Aus  dem  Gebiete  des  gewerblichen  Rechts- 
schutzes sind  das  Markenschutzgesetz  v.  30./XI. 

1874  zu  erwähnen,  das  20  Jahre  später  durch 
das  Gesetz  zum  Schutze  der  Warenbezeich- 

nungen v.  12./V.  1894  ersetzt  wurde,  und  das 
Gesetz  zur  Bekämpfung  des  unlauteren  Wett- 

bewerbs v.  27./V.  1896,  jetzt  v.  7./VI.  1909. 
d)  Endlich  ist  noch  die  Regelung  des  Rechts 

der  Abzahlungsgeschäfte  durch  das  G.  v.  16./V. 
1894  und  die  der  privatrechtlichen  Verhältnisse 
der  Binnenschiffahrt  und  der  Flößerei  zu  er- 
wähnen. 

2.  Kurze  Zeit  nach  Fertigstellung  des  bürger- 
lichen Gesetzbuchs  für  das  Deutsche  Reich  war 

auch  das  Handelsgesetzbuch  in  seiner  neuen 
Fassung  fertiggestellt  (10./V.  1897).  Es  ist  zu- 

sammen mit  dem  bürgerlichen  Gesetzbuch  am 
l./l.  1900  in  Kraft  getreten. 

Eine  Abänderung  hat  das  Handelsgesetzbuch 
durch  das  G.  v.  10./VI.  1914  erfahren.     Diese 
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Novelle  regelte  das  Wettbewerbsverbot  des 
Handlungsgehilfen  in  einer  den  veränderten  so- 

zialen Anschauungen  entsprechenden  Weise.  Im 
übrigen  ist  das  Gesetzbuch  unverändert  geblieben. 
Beschränkungen,  die  während  der  Kriegszeit  für 
die  Gründung  von  Aktiengesellschaften  und  die 
Erhöhung  des  Grundkapitals  im  Interesse  des 
deutschen  Kriegsanleihemarktes  angeordnet 
waren,  sind  mit  dem  allmählichen  Uebergange 
in  die  Friedenswirtschaft  wieder  gefallen. 

Von  später  ergangenen  handelsrechtlichen 
Nebengesetzen  sind  in  erster  Linie  das  Verlags- 

gesetz v.  19. /VI.  1901,  das  Gesetz  über  die  pri- 
vaten Versicherungsunternehmungen  v.  12. /V. 

1901  und  das  Gesetz  über  den  Versicherungs- 
vertrag v.  30./V.  1908,  sowie  endlich  das  Scheck- 

gesetz v.  ll./III.  1908  hervorzuheben. 

B.   Das    geltende   deutsche   Handelsrecht. 

I.  Der  Kaufmann.  1.  Das  Ilandelsgcwerbe. 
2.  Der  Kummisionshandel.  3.  Voll-  und  Minder- 

kaufleute. 4.  Frauen  (Ehefrauen):  Minderjährige. 
IL  Das  Handelsregister.  III.  Das  kauf- 

männische Unternehmen.  1.  Das  Unter- 
mehmen.  2.  Die  Firma.  3.  Das  kaufmännische 
Personal.  IV.  Die  Geschäftte  des  Kauf- 

manns („Handelsgeschäfte").     1.    Im   all- 
f;emeinen.  2.  Anpassung  allgemeiner  zivilrecht- 
icher  Institute  an  die  Bedürfnisse  des  Handels- 

verkehrs. 3.  Spezifisch  kaufmannsrechtliche  In- 
stitute. V.  Der  Handelskauf.  VI.  Besondere 

handelsrechtlich!'  Vit t ragsformen. 

I.  Der  Kaufmann. 

1.  Das  Handelsgewerbe.  Handelsrecht 
ist  das  Recht  des  Kaufmanns.  Aus 
diesem  Grunde  definiert  das  Gesetz  in  seinem 

Eingange  zunächst  den  Begriff  des  Kauf- 
manns. Kaufmann  im  Sinne  dieses  Ge- 

setzes ist,  wer  ein  Handelsgewerbe  be- 
treibt (§  1  Abs.  1).  Was  aber  ist  ein  Handels- 

gewerbe? In  §  1  Abs.  2  werden  9  Arten 
der  Gewerbebetriebe  aufgezählt,  die  als 
solche  als  Handelsgc werbe  gelten. 

1.  Die  Anschaffung  und  Weiterveräuße- 
rung  von  beweglichen  Sachen.  2.  die  Ueber- 
nahme  der  Bearbeitung  oder  Verarbeitung 
von  Waren  für  andere,  sofern  der  Betrieb 
über  den  Umfang  des  Handwerks  hinausgeht; 
3.  die  Uebernahme  von  Versicherungen  gegen 
Prämie;  4.  die  Bankier-  und  Geldwechsler- 
geschäfte;  5.  die  Uebernahme  der  Beförde- 

rung von  Gütern  oder  Reisenden  zur  See, 
die  Geschälte  der  Frachtführer  oder  der  zur 
Beförderung  von  Personen  zu  Lande  oder 
auf  Binnengewässern  bestimmten  Anstalten 
sowie  die  Geschäfte  der  Schleppschiffahrts- 

unternehmer; 6.  die  Geschäfte  der  Kommis- 
sionäre, der  Spediteure  oder  der  Lagerhalter; 

7.  die  Geschäfte  der  Handlungsagenten  oder 
der  Handelsmäkler;  8.  die  Verlagsgeschäfte 
sowie  die  sonstigen  Geschäfte  des  Buch-  oder 
Kunsthandels;  9.  die  Geschäfte  der  Drucke- 

reien, sofern  ihr  Betrieb  über  den  Umfang 
des  Handwerks  hinausgeht. 

Jeder,  der  eines  der  aufgezählten  Handels- 
gewerbe betreibt,  ist  als  solcher  kraft  seiner 

Beschäftigung  Kaufmann,  gleichgültig  ob  er 
in  das  Handelsregister  eingetragen  ist  oder 
nicht.  Neben  diesen  Kaufleuten  kraft 
Gewerbebetriebs  stehen  die  Kaufleute 
kraft  Eintragung.  Es  gilt  nämlich  ein 
gewerbliches  Unternehmen,  das  nach  Art 
und  Umfang  einen  in  kaufmännischer  Weise 
eingerichteten  Geschäftsbetrieb  erfordert, 
auch  wenn  die  Voraussetzungen  des  §  1 
Abs.  2  nicht  vorliegen,  als  Handelsgewerbe, 
sofern  die  Firma  des  Unternehmers  in  das 
Handelsregister  eingetragen  worden  ist. 
Der  Unternehmer  ist  verpflichtet,  die  Ein- 

tragung herbeizuführen.  Für  Land-  und 
Forstwirte  gelten  diese  Bestimmungen 
nicht.  Nebengewerbe  der  Land-  und 
Forstwirtschaft  werden,  wenn  der  Unter- 

nehmer von  dem  ihm  offenstehenden  Rechte 

dir  Eintragung  in  das  Handelsregister  Ge- 
brauch macht,  die  Eigenschaft  eines  Han- 

delsgewerbes. Endlich  gelten  Handels- 
gesellschaften —  d.  h.  offene  Handels- 

gesellschaften, Kommanditgesellschaften,  Ak- 
tiengesellschaften und  Kommanditaktien- 

gesellschaften,  Gesellschaften  mit  beschränk- 
ter Haftung  —  stets  als  Kaufleute.  Ein- 

getragene Genossenschaften  und  Versiche- 
rungsvereine auf  Gegenseitigkeit  gelten  in- 

soweit als  Kaufleute,  als  nicht  in  den  ein- 
schlagenden Gesetzen  etwas  Abweichendes 

bestimmt  ist. 

2.  Der  Kommissionshandel.  Der  wirt- 
schaftliche Unterschied  von  Eigenhandel  und 

Zwischenhandel  ist  rechtlich  im  allgemeinen 
ohne  Bedeutung.  Nur  für  eine  Form  des 
Zwischenhandels,  den  Kommissionshandel, 
sieht  das  Gesetz  eine  besondere  Regelung  vor 

(§  383  ff.),  vgl.  den  Art.  „Kommissionsge- 
schäfte".  Daß  auch  Agenten  und  Makler 
zu  den  Kaufleuten  zählen,  ist  bereits  oben 
erwähnt. 

3.  Voll-  und  Minderkaufleute.  Ge- 
werbetreibende, deren  Gewerbebetrieb  nicht, 

über  den  Umfang  des  Kleingewerbes  hinaus- 
geht, insbesondere  der  Handwerker,  sind 

zwar,  wenn  nur  ihr  Gewerbe  nach  §  1  unter 
den  Begriff  des  Handelsgewerbes  fällt, 
Kaufleute.  Auf  solche  Minderkaufleute 

finden  jedoch  die  gesetzlichen  Vorschriften 
über  die  Firmen,  die  Handelsbücher  und  die 
Prokura  keine  Anwendung  (§  4).  Ueberhaupt 
ist  bei  ihnen  der  Zusammenhang  mit  den 
allgemeinen  Bestimmungen  des  bürgerlichen 
Rechts  mehr  gewahrt.  Sie  sind  nicht  in 
gleicher  Weise  an  das  formlos  gegebene  Wort 
gebunden,  wie  der  Vollkaufmann.  So  können 
sie  z.  B.  sich  nur  schriftlich  wirksam  ver- 

bürgen, von  ihnen  versprochene  Vertrags- 
strafen können  nach  den  allgemeinen  Be- 

stimmungen wegen  unverhältnismäßiger 
Höhe   herabgesetzt   werden.      Vgl.    §   9 350. 
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Auch  außerhalb  des  Rahmens  des  Handels- 
gesetzbuchs ist  der  Unterschied  zwischen 

Minderkaufleuten  und  Vollkaufleuten  be- 
deutsam. Nur  auf  den  Vollkaufmann  findet 

z.  B.  das  Depotgesetz  Anwendung.  Nur  der 
Vollkaufmann  ist  börsentermingeschäftsfähig 
(§  53  BörsG.). 

4.  Frauen  (Ehefrauen);  Minderjährige. 
Auch  Frauen  insbesondere  Ehefrauen,  können 
Kaufleute  sein.  Nach  Art.  7  des  alten 
HGB.  konnte  eine  Ehefrau  ohne  Ge- 

nehmigung des  Mannes  nicht  Handels- 
frau werden.  Im  jetzigen  HGB.  findet 

sich  keine  entsprechende  Bestimmung.  Es 
entscheiden  jetzt  die  Vorschriften  des  bürger- 

lichen Rechts  über  den  ehelichen  Güter- 
stand. Danach  bedarf  die  Ehefrau  zum  Er- 

werb der  Kaufmannseigenschaft  der  Ge- 
nehmigung des  Ehemannes  nicht.  Auf  die 

Einzelheiten  kann  hier  nicht  eingegangen 
werden1). 

Minderjährigkeit  steht  der  Kaufmanns- 
eigenschaft nicht  entgegen.  Ob  Minderjährige 

das  Handelsgewerbe  persönlich  betreiben,  oder 
ob  in  ihrer  Vertretung  der  gesetzliche  Ver- 

treter dem  Handelsgewerbe  vorsteht  (man 
denke  z.  B.  an  den  Fall,  daß  ein  unmündiges 
Kind  die  Fabrik  des  Vaters  erbt),  ist  für 
den  Erwerb  der  Kaufmannsqualität  gleich- 

gültig. Doch  ist  zu  erwähnen,  daß  der  gesetz- 
liche Vertreter  ein  neues  Handelsgeschäft 

im  Namen  des  Minderjährigen  nur  nach  Ein- 
holung der  Genehmigung  des  Vormund- 

schaftsgerichts beginnen  soll  (§§  1645,  1823 
BGB.).  Ermächtigt  der  gesetzliche  Vertreter 
mit  Genehmigung  des  Vormundschafts- 

gerichts den  Minderjährigen  zum  selbstän- 
digen Betrieb  des  Handelsgewerbes,  so  ist 

er  für  alle  Rechtsgeschäfte  unbeschränkt 
geschäftsfähig,  die  der  Geschäftsbetrieb  mit 
sich  bringt  (§  112  BGB.).  Ausgenommen 
sind  jedoch  Rechtsgeschälte,  zu  deren  Vor- 

nahme die  Genehmigung  des  Vormund- 
schaftsgerichts erforderlich  ist. 

II.  Das  Handelsregister. 
Die  wesentlichen  Rechtsverhältnisse  eines 

kaufmännischen  Unternehmens  —  der  In- 
haber, der  Name,  unter  dem  der  Kaufmann 

seine  Geschäfte  betreibt,  Niederlassung  usw. 
sollen  im  Interesse  eines  gesicherten  Rechts- 

verkehrs offenkundig  gemacht  werden. 
Diesem  Zwecke  dient  das  aus  der  Zunft- 

matrikel des  Mittelalters  entstandene  Han- 
delsregister (§§  8ff.  HGB.,  §§  125ff  RG. 

freiw.  Ger.).  Die  Handelsregister  werden 
von  den  Gerichten  geführt  (Amtsgerichte, 
sog.  Registergerichte).  Die  Einsicht  des 
Registers,  sowie  der  zum  Register  eingereich- 

ten Schriftstücke  steht  jedem  offen.  Auch 
hat  das  Gericht  auf  Verlangen  Abschriften 

')  Vgl.  Düringer-Hachenburg  I  S.  37ff. 

!  und   Bescheinigungen  über   den   Inhalt   zu 
;  erteilen   (§  9).      Alle   Registereintragungen 
werden  im   Deutschen   Reichsanzeiger   und 
einem  geeigneten  Lokalblatt  veröffentlicht, 
die   Anmeldungen   zur   Eintragung   müssen 

i  persönlich    oder    in   öffentlich   beglaubigter 

jForm  vollzogen  werden  (§  12).     Die  Ein- 
!  tragungen  in  das  Handelsregister  haben  in 
der  Hauptsache  nur  rechtsbekundende  Wir- 
j  kung,  so  z.  B.  die  nach  §  29  geforderte  Ein- 
!  tragung  der  Firma  des  Kaufmanns,  die  Ein- 

tragung der  Prokura  (§  53)  usw.    In  Aus- 
I  nahmefällen   begründet   die   Eintragung   in 
das  Register  erst  neue   Rechtsverhältnisse. 

!  So   z.   B.   bei   den   Kaufleuten   kraft   Ein- 

|  tragung.      Ferner    bestehen    die    Kapital- 
gesellschaften des  Handelsrechts  —  Aktien- 

gesellschaften,      Gesellschaften      mit      be- 
j  schränkter   Haftung  —   als   solche,  vor  der 
[Eintragung  in  das  Register,  nicht.     In  ge- 

wissem Umfange  verbindet  nun  das  Gesetz 

j  noch    darüber    hinaus    mit    dem    Handels- 
I  register   den    Schutz   des   guten    Glaubens. 
j  Solange  nämlich  eine  in  das  Handelsregister 
einzutragende    Tatsache    nicht    eingetragen 
und  bekanntgemacht  ist,  kann  sie  von  dem- 

jenigen, in  dessen  Angelegenheiten  sie  einzu- 
tragen war,  einem  Dritten  nicht  entgegen- 
gesetzt werden,  es  sei  denn,  daß  sie  diesem 

bekannt  war.     Ist  die  Tatsache  eingetragen 
und  bekanntgemacht  worden,    so   muß  ein 
Dritter  sie  gegen  sich  gelten  lassen,  es  sei 
denn,  daß  er  sie  weder  kannte  noch  kennen 
mußte.    Für  den  Geschäftsverkehr  mit  einer 

in  das  Handelsregister  eingetragenen  Zweig- 
niederlassung   ist    im    Sinne    dieser    Vor- 

schriften   die    Eintragung    und    Bekannt- 
machung   durch    das    Gericht    der    Zweig- 

niederlassung entscheidend. 

III.    Das    kaufmännische    Unternehmen. 

1.  Das  Unternehmen.  Der  Kaufmann 
betreibt  sein  Unternehmen  entweder  als 
Einzelkaufmann  oder  in  der  Form  einer 

Handelsgesellschaft  (vgl.  den  Art.  „Handels- 
gesellschaften"). Die  Niederlassung  —  im 

Gegensatz  zur  Zweigniederlassung  als  Haupt- 
niederlassung bezeichnet  —  ist  der  Ort,  von 

dem  aus  das  Unternehmen  geleitet  wird. 
Bei  den  Aktiengesellschaften  und  Gesell- 

schaften mit  beschränkter  Haftung  spricht 
das  Gesetz  vom  Sitz  der  Gesellschaft.  Am 
Orte  der  Niederlassung  hat  die  Eintragung 
des  Kaufmanns  in  das  Handelsregister  zu 
erfolgen.  Im  Unternehmen  des  Kaufmanns 
ist  Kapital  investiert.  Er  scheidet  sein 
Geschäftsvermögen  von  seinem  Privatver- 

mögen, wenn  er  sein  Geschäft  als  Einzel- kaufmann führt.  Die  Betriebsmittel  des 
Kaufmanns  können  eigene  oder  fremde  Mittel 
sein.  Soweit  er  das  Geschäft  mit  fremden 

Mitteln  führt,  ist  er  Schuldner.  Der  Kauf- 
mann ist  verpflichtet,  Bücher  zu  führen  und 
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in  diesen  seine  Handelsgeschäfte  und  die 
Lage  seines  Vermögens  nach  den  Grund- 

sätzen ordnungsmäßiger  Buchführung  er- 
sichtlich zu  machen  (§  38).  Alljährlich  ist 

eine  Bilanz  in  Beichswährung  aufzumachen 
(§  39 f.).  Handelsbücher  sind  10  Jahre  auf- zubewahren. 

2.  Die  Firma.  Die  Firma  ist  der  Handels- 
name des  Kaufmanns.  Der  Kaufmann  kann 

unter  seiner  Firma  klagen  und  verklagt 
werden.  Für  die  neuerrichtete  Firma 
gilt  der  Grundsatz  der  Firmenwahrheit. 
Sie  muß  den  Familiennamen  des  Kaufmanns 
und  einen  voll  ausgeschriebenen  Vornamen 
enthalten.  Zusätze  sind,  soweit  sie  nicht 
irreführend  sind,  statthaft.  Die  Firma  der 
offenen  Handelsgesellschaft  hat  den 
Namen  wenigstens  eines  der  Gesellschafter 
zu  enthalten.  Werden  nicht  auch  die  Namen 
der  übrigen  Gesellschafter  aufgenommen,  so 
muß  ein  das  Gesellschaftsverhältnis  an- 

deutender Zusatz  hinzugefügt  werden.  Bei 
Kommanditgesellschaften  darf  der  Name 
der  Kommanditisten  nicht  in  der  Gesell- 

schaft enthalten  sein.  Bei  Aktiengesell« 
schaffen  ist  der  Name  vom  Gegenstand  zu 
entnehmen.  Der  Zusatz  Aktiengesellschaft 
ist  erforderlich.  Für  kaullich  oder  durch 

Erbgang  erworbene  Firmen  gilt  der  Grund- 
satz der  Wahrheit  nicht.  Die  Veräußerung 

der  Firma  ist  vielmehr  statthaft,  aber  nur 
gleichzeitig  mit  dem  Handelsgeschäft.  Die 
Fortführung  der  Firma  durch  den  Rechts- 

nachfolger setzt  die  Einwilligung  der  bis- 
herigen Geschäftsinhaber  voraus  (§  22).  Bei 

Fortführung  der  Firma  haftet  der  Erwerber 
für  die  Geschäftsschulden.  Abweichende 
Vereinbarungen  mit  dem  Veräußerer  sind 
dem  Gläubiger  gegenüber  nur  bindend,  wenn 
sie  in  das  Handelsregister  eingetragen  oder 
in  handelsüblicher  Weise  bekanntgemacht 
sind.  Jede  Firma  ist  durch  Eintragung  in 
das  Handelsregister  offenkundig  zu  machen, 
ebenso  jede  Aenderung  der  Firma  oder 
ihrer  Inhaber.  Das  Registergericht  hat 
darüber  zu  wachen,  daß  jede  neue  Firma 
sich  von  allen  am  selben  Orte  oder  in  der- 

selben Gemeinde  eingetragenen  Firmen  deut- lich unterscheidet. 
3.  Das  kaufmännische  Personal.  Wer 

in  einem  Handelsgewerbe  zur  Leistung  kauf- 
männischer Dienste  gegen  Entgelt  an- 

gestellt ist,  ist  Handlungsgehilfe.  (Vgl.  den 
Art.  „Handlungsgehilfe'*).  Das  Gesetzbuch 
regelt  das  Verhältnis  zwischen  dem  Ge- 

schäftsherrn und  den  Angestellten  in  den 
§§  59  ff.  Von  besonderem  Interesse  sind 
hierbei  die  Bestimmungen,  die  den  Schutz 
des  Handlungsgehilfen  als  des  sozial  schwäche- 

ren Teils  zum  Gegenstand  haben.  So  darf 
z.  B.  die  Kündigungsfrist  für  den  Handlungs- 

gehilfen nicht  ungünstiger  sein  als  für  den 
Prinzipal.       Tätlichkeiten,    erhebliche   Ehr- 

verletzungen oder  unsittliche  Zumutungen 
durch  den  Prinzipal  oder  einen  seiner  Fa- 

milienangehörigen berechtigen  den  Hand- 
lungsgehilfen zur  sofortigen  Kündigung.  Das 

Dienstverhältnis  zwischen  Prinzipal  und 
Handlungsgehilfen  kann,  wenn  es  für  un- 

bestimmte Zeit  eingegangen  ist,  von  jedem 
Teile  für  den  Schluß  eines  Kalenderviertel- 

jahrs unter  Einhaltung  einer  Kündigungs- 
frist von  sechs  Wochen  gekündigt  werden; 

wird  durch  Vertrag  eine  kürzere  oder  längere 
Kündigungsfrist  bedungen,  so  muß  sie  für 
beide  Teile  gleich  sein  (§  67),  d.  h.  sie  darf 
für  den  Handlungsgehilfen  nicht  ungünstiger 
sein  als  für  den  Geschäftsherrn. 

Von  besonderer  Bedeutung  sind  die  Be- 
stimmungen über  dasWettbewerbsvcrbot, 

die  durch  die  Novelle  v.  10./VI.  1914  im 
Interesse  der  Handlungsgehilfen  eine  durch- 

greifende Aenderung  erfahren  haben.  Das 
Wettbewerbsverbot,  d.  h.  eine  Vereinbarung, 
nach  der  der  Gehilfe  für  die  Zeit  nach  Be- 

endigung des  Dienstverhältnisses  in  seiner 
gewerblichen  Tätigkeit  beschränkt  wird,  Ist 
zunächst  überhaupt  nur  insoweit  verbind- 

lich, als  es  dem  Schutze  eines  berechtigten 
geschäftlichen  Interesses  des  Prinzipals  dient. 
Es  ist  weiter  auch  dann  in  allen  folgenden 
Fällen  nichtig: 

a)  wenn  es  nicht  in  schriftlicher  Form  er- 
klärt wird  und  die  darüber  ausgestellte,  vom 

Prinzipal  unterzeichnete  Urkunde  nicht  den 
Gehilfen  ausgehändigt  wird, 

b)  wenn  die  jährliche  Vergütung  des 
Handlungsgehilfen  1500  M.  nicht  übersteigt 
—  ein  Fall,  der  freilich  im  Hinblick  auf  den 
gesunkenen  Geldwert  zurzeit  kaum  praktisch 
werden  wird, 

c)  wenn  der  Gehilfe  zur  Zeit  des  Ab- 
schlusses minderjährig  ist  oder  wenn  sich 

der  Prinzipal  die  Erfüllung  auf  Ehrenwort 
oder  unter  ähnlichen  Versicherungen  ver- 

sprechen läßt. 
Aber  auch  soweit  danach  das  Wett- 

bewerbsverbot gültig  vereinbart  werden  kann, 
ist  die  Vertragsfreiheit  stark  beschränkt. 

a)  Es  ist  nur  verbindlich,  wenn  sich  der 
Prinzipal  verpflichtet,  für  die  Dauer  des 
Verbots  dem  Gehilfen  mindestens  die  Hälfte 
des  Gehalts  zu  zahlen, 

b)  es  ist  insoweit  unverbindlich,  als  es 
nach  Ort,  Zeit  oder  Gegenstand  eine  un- 

billige Erschwerung  des  Fortkommens  des 
Gehilfen  enthält, 

c)  es  ist  endlich  insoweit  unverbindlich, 
als  es  sich  auf  einen  Zeitraum  von  mehr  als 
zwei  Jahren  erstreckt. 

Wenn  danach  das  Wettbewerbsyerbot 
des  Handlungsgehilfen  auch  durch  die  Ge- 

setzgebung nicht  vollständig  beseitigt  worden 
ist,  so  ist  doch  jedenfalls  seine  Zulassung 
erheblich  eingeschränkt.  Immerhin  hat  die 
Geldentwertung  auch  hier  die  gute  Absicht 
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des  Gesetzgebers  zum  Teil  durchkreuzt.  Nach 
§  75b  soll  dann,  wenn  die  jährlichen  Bezüge 
des  Handlungsgehilfen  8000  M.  übersteigen, 
die  Verbindlichkeit  des  Wettbewerbsverbots 
nicht  davon  abhängig  sein,  daß  der  Prinzipal 
sich  zur  Entschädigung  während  der  Karenz- 

zeit verpflichtet.  Die  Ziffer  8000  ist  offenbar 
■den  Verhältnissen  der  Nachkriegszeit  nicht 
mehr  angepaßt. 

IV.  Die  Geschäfte  des  Kaufmanns 

(„Handelsgeschäfte"). 
1.  Im  allgemeinen.  Für  die  Handels- 

geschäfte stellt  das  Gesetzbuch  eine  Reihe 
besonderer  Bestimmungen  auf,  durch  die 
das  allgemeine  bürgerliche  Recht  eine  Ab- 

änderung erfährt.  (Vgl.  den  Art.  „Handels- 
geschäfte"). Hierbei  gelten  als  Handels- 

geschäfte alle  Geschäfte  eines  Kaufmanns, 
die  zum  Betriebe  eines  Handelsgewerbes 
gehören,  es  gelten  alle  von  einem  Kaufmann 
vorgenommenen  Rechtsgeschäfte  im  Zweifel 
als  zum  Betriebe  eines  Handelsgewerbes  ge- 

hörig. Soweit  es  sich  um  Schuldscheine 
handelt,  ist  der  Gegenbeweis  nur  dann 
möglich,  wenn  sich  aus  der  Urkunde  die 
Nichtzugehörigkeit  des  Schuldscheins  zum 
Handelsgewerbe  ergibt. 

Die  Besonderheiten  des  kaufmännischen 
Zivilrechts  lassen  sich  in  folgende  Sätze 
zusammenfassen: 

a)  Der  Kaufmann  ist  in  höherem  Maße 
als  der  Nichtkaufmann  an  sein  Wort  ge- 

bunden. Aus  diesem  Grunde  kann  die  vom 
Kaufmann  versprochene  Vertragsstrafe  nicht 
wegen  übermäßiger  Höhe  herabgesetzt  wer- 

den (vgl.  §  343),  und  es  sind  Bürgschaften, 
Schuldversprechen  und  Schuldanerkenntnisse 
des  Kaufmanns  auch  rechtsverbindlich,  wenn 
sie  mündlich  erklärt  sind. 

b)  Für  den  Rechtsverkehr  unter  Kauf- 
leuten sind  die  im  Handelsverkehr  geltenden 

Gewohnheiten  und  Gebräuche  maßgebend 
(§  346).  Daher  hat  der  Kaufmann  allent- 

halben für  die  Sorgfalt  eines  ordentlichen 
Kaufmanns  einzustehen  (§  347).  Er  hat 
einem  anderen  Kaufmann  Zinsen  vom  Tage 
der  Fälligkeit  der  Schuld  zu  zahlen  und  kann 
andererseits  für  jede  Geschäftsbesorgung  und 
Dienstleistung  ohne  besondere  Vereinbarung 
Provision  verlangen.  Bei  beiderseitigen 
Handelsgeschäften  sind  stets  Zinsen  mit  fünf 
vom  Hundert  zu  vergüten.  Will  ein  Kauf- 

mann, dessen  Geschäftsbetrieb  die  Besorgung 
von  Geschäften  für  andere  mit  sich  bringt, 
einen  Auftrag  für  solche  Geschäftsbesorgung 
einem  Geschäftsfreund  ablehnen,  so  muß  er 
unverzüglich  antworten,  sein  Schweigen  gilt 
als  Annahme. 

c)  Treu  und  Glauben  gilt  im  Handels- 
verkehr in  erweitertem  Umfang.  Schuldet 

der  Kaufmann  Gattungsware  ohne  nähere 
Qualitätsbezeichnung,  so  darf  er  nicht  minder- 

wertige Ware  liefern,  sondern  ist  zur  Lie- 
ferung von  Handelsgut  mittlerer  Art  und 

Güte  verpflichtet.  Die  Vorschriften  des 
bürgerlichen  Rechts  über  den  gutgläubigen 
Erwerb  finden  auch  dann  Anwendung,  wenn 
der  gute  Glaube  des  Erwerbers  die  Befugnis 
des  Veräußerers  oder  des  Verpfänders  zur 
Verfügung  über  die  Sache  betrifft  (§  366). 

2.  Anpassung  allgemeiner  zivilrecht- 
licher Institute  an  die  Bedürfnisse  des 

Handelsverkehrs.  Die  Grundsätze  und 
Institute  des  zivilen  Rechtsverkehrs  gelten 
natürlich  auch  für  den  Verkehr  unter  Kauf- 

leuten. Sie  haben  aber  zum  Teil  den  be- 
sonderen Befugnissen  des  Handelsverkehrs 

angepaßt  werden  müssen.  Der  Verkehr  unter 
Kaufleuten  verlangt  und  gestattet  eine 
größere  Leichtigkeit  und  Elastizität  als  der 
Rechtsverkehr  unter  Nichtkaufleuten.  Solche 
spezifisch  handelsrech  liehen  Umformungen 
finden  wir  z.  B.  bei  der  Anweisung  und  dem 
Pfandverkauf.  Die  abstrakten  Anweisungen, 
die  auf  einen  Kaufmann  über  die  Leistung 
von  Geld,  Wertpapieren  oder  anderen  ver- 

tretbaren Sachen  ausgestellt  sind,  können 
an  Order  lauten  und  dann  durch  Indossament 
übertragen  werden  (§  363).  Das  Institut 
des  Pfandrechts  erfährt  für  das  Kaufmanns- 

pfand insofern  eine  Abänderung,  als  die 
einmonatliche  Frist  die  zwischen  Androhung, 
und  Pfandverkauf  liegen  muß,  auf  eine 
Woche  abgekürzt  wird  (§  368). 

3.  Spezifisch  kaufmannsrechtliche  In- 
stitute. Endlich  kennt  das  Handelsrecht 

auch  einige  spezifisch  kaufmannsrecht- 
liche Institute.  Die  wichtigsten  sind  das 

Kontokorrent  (§§  355ff.)  und  das  kauf- 
männische Zurückbehaltungsrecht 

(§§  369ff.).  Unter  Kontokorrent  ist  die 
laufende  Rechnung  zu  verstehen,  bei  der 
die  beiderseitigen  Ansprüche  und  Leistungen 
mit  Zinsen  in  Rechnung  gestellt  und  in 

regelmäßigen  Zeitabschnitten  durch  Ver- 
rechnungen und  sog.  Saldofeststellungen 

ausgeglichen  werden.  Von  dem  Saldo  werden 
Zinsen  berechnet,  obschon  die  Zinsen  der 
einzelnen  Leistungen  bereits  im  Saldo  selbst 
enthalten  sind  (§  355).  Ist  im  Saldo  eine 
durch  Bürgschaft  oder  durch  Pfand  ge- 

sicherte Forderung  enthalten,  so  kann  der 
Saldogläubiger  in  Höhe  des  Saldos  aus  der 
Sicherheit  Befriedigung  suchen. 

Das  sog.  kaufmännische  Zurück- 
behaltungsrecht steht  dem  Kaufmann 

gegen  den  Kaufmann  neben  dem  allgemeinen 
Zurückbehaltungsrecht  des  BGB.  zu  (§  273). 
Es  hat  der  Kaufmann  wegen  der  fälligen 
Forderungen,  die  ihm  gegen  einen  anderen 
Kaufmann  aus  den  zwischen  ihnen  ge- 

schlossenen beiderseitigen  Handelsgeschäften 
zustehen,  ein  Zurückbehaltungsrecht  an  den 
beweglichen  Sachen  und  Wertpapieren  des 
Schuldners,  die  mit  dem  Willen  auf  Grund 
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von  Handelsgeschäften  in  seinen  Bereich 
gelangt  sind.  Der  Gläubiger  ist  kraft  des 
Zurückbehaltungsrechts  befugt,  sich  aus 
dem  Gegenstande  für  seine  Forderung  zu 
befriedigen. 

V.  Der  Handelskauf. 

EinebesondereRegelunghatderHandels- 
kauf  im  Gesetzbuch  gefunden.  Auch  auf 
den  Kauf  unter  Kaufleuten  finden  zunächst 

die  Bestimmungen  des  bürgerlichen  Gesetz- 
buchs über  den  Kaufvertrag  Anwendung 

(§  433  BGB.).  Die  allgemeinen  Normen  des 
Kaufvertrags  bedürfen  jedoch  mannigfacher 
Abänderungen  und  Ergänzungen,  die  durch 
die  Bedürfnisse  des  Handelsverkehrs  ge- 

boten sind.  Von  besonderer  Bedeutung  sind 
die  Bestimmungen  des  Handelsgesetzbuchs 
für  den  Annahmeverzug  des  Käufers.  Der 
Verkäufer  kann  in  einem  solchen  Fall  die 
Ware  auf  Kosten  und  Gefahr  des  Käufers 
in  einem  öffentlichen  Lagerhaus  oder  sonst 
in  sicherer  Weise  hinterlegen.  Er  ist  weiter 
befugt  zum  sog.  Selbsthilfeverkauf  zu  schrei- 

ten, d.  h.  er  kann  nach  vorheriger  Androht. ng 
die  Ware  öffentlich  versteigern  lassen.  Hat 
sie  einen  Börsen-  oder  Marktpreis,  ist  auch 
Verkauf  aus  freier  Hand  durch  einen  öffent- 

lich bestellten  Makler  zulässig.  Des  weiteren 
haben  die  allgemeinen  Vorschriften  über  die 
Mängel  eine  wesentliche  Verschärfung  für 
den  Handelsverkehr  gefunden.  Ist  der  Kauf 
für  beide  Teile  ein  Handelsgeschäft,  so  hat 
der  Käufer  die  Ware  unverzüglich  nach 
Empfang  zu  untersuchen  und  einen  etwaigen 
Mangel  dem  Verkäufer  unverzüglich  anzu- 

l T n t erlaßt  der  Käufer  die  Anzeige, 
so  gilt  die  Ware  als  genehmigt,  sofern  es 
sich  nicht  um  einen  Mangel  handelt,  der 
bei  der  Untersuchung  erkennbar  war.  Hat 
der  Verkäufer  freilich  den  Mangel  arglistig 
verschwiegen,  so  kann  er  sich  dem  Käufer 
gegenüber  nicht  auf  die  Unterlassung  der 
Rüjre  berufen. 

VI. Besondere  handelsrechtliche 
Vertragsformen. 

Als  besondere  handelsrechtliche  Vertrags- 
formen haben  sich  noch  das  Kommissions- 

geschäft, das  Speditions-  oder  das  Fracht- 
geschäft und  das  Lagergeschäft  herausgebildet 

und  im  Handelsgesetzbuch  Regelung  ge- 
funden. Endlich  ist  auch  das  Eisenbahn- 

transportgeschäft  in  den  §§  453—473  gere- 
gelt. Die  betreffenden  Bestimmungen  des 

Eisenbahnbeförderungsvertrags  werden  für 
das  internationale  Eisenbahnfrachtrecht,  nicht 
für  den  Personenverkehr,  durch  den  sog. 
Berner  Vertrag  v.  14./X.  1890  und  für  den 
inneren  Eisenbahnverkehr  durch  die  Eisen- 

bahnverkehrsordnung v.  23./XII.  1908  ergänzt. 

Literatur:  a)  Hand-und  Lehrbücher:  Levln 
Goldschmidt,  Handbuch  des  Handelsrecht*, 
Bd.  I,    2.  Aufl.,  .1875,    Bd.  II,    2.  Aufl.,    1885, 

teilweise  8.  Aufl.,  1891.  (Vorwiegend  rechts- 
historisch). —  Thöl,  Handelsrecht,  6.  Aufl. 

1879.  —  Behrend,  Lehrbuch  des  Handelsrechts 
I,  1886  f.  —  Gareis,  Deutsches  Handelsrecht, 
8.  Aufl.,  1909.  —  Lehmann,  Lehrbuch  des 
deutschen  Handelsrechts,  3.  Aufl.,  herausgegeben 
von  Honig  er ,  1921.  —  Cosack,  Lehrbuch  des 
Handelsrechts,  8.  Aufl.,  1921.  —  Müller-Ers- 
bach.  Deutsches  Handelsrecht,  1.  Lieferung,  1919. 
—  Wieland,  Handelsrecht  I,  1921  (Das  Kauf- 

männische Unternehmen  und  die  Handclsgcscll- 
schaft).  —  J.  v.  Giercke,  Handelsrecht  und 
Schiffahrtsrecht,  1921  (Grundrisse  der  Rechts- 

wissenschaft, VI.  Band).  —  Handbuch  des  ge- 
samten  Handelsrechts,  hrrausgeg.  von  Ehren- 

berg. —  b)  Kommentare:  Staub,  9.  Aufl., 
herausgeg.  von  Könige,  Pinncr  und  Bondi.  — 
Lehmann- Ring,  2.  Aufl.,  1901/2.  —  Gold- 

mann, 1901  ff'-  —  Mako  wer,  IS.  Aufl.  — 
Itürlnger-Hachenburg,  4  Bde.,  2.  Aufl, 
1908ff.  —  llitter,  1910.  —  Brand,  1911. 

James  Breit. 

Handelsbilanz. 

1.  Begriff.  2.  Die  ,, Lehre  von  der  Handels- 
bilanz.".    3.  Wirkliche  Bedeutung. 

1.  Begriff.  Unter  Handelsbilanz  versteht 
man  die  vergleichende  Uebersicht  der  Waren- 
Ein-  und  Ausfuhrbeträge  eines  Landes  für 
einen  bestimmten  Zeitraum  (Jahr).  Sie 
kann  den  gesamten  zwischenstaatlichen  Han- 

del des  betr.  Landes  oder  mir  seinen  Güter- 
austausch mit  einem  Teil  der  ausländischen 

Volkswirtschaften  umfassen. 
Besteht  zwischen  den  Endsummen  in 

Ein-  und  Ausfuhr  eine  Differenz,  so  spricht 
man  von  einer  unausgeglichenen  Handels- 

besser: Warenhandelsbilanz;  und  zwar  von 

einer  „aktiven"  Handelsbilanz  bei  einem 
Ausfuhrüberschuß,  von  einer  „passiven"  da- 

gegen  bei  einem  Mehrbetrag  der  Einfuhr. 

2.  Die  „Lehre  von  der  Handelsbilanz". 
Der  auch  heute  noch  üblichen  Unterscheidung 

zwischen  „günstiger"  und  „ungünstiger" 
Handelsbilanz  liegt  die  privatwirtschaftlich 
orientierte  Wirtschaftsauffassung  der  Mer- 

kantilisten zugrunde.  Wenn  man  „die 
Macht  und  die  Fürtrefflichkeit  eines  Landes 

in  dessen  Ueberfluß  an  Gold  und  Silber" 
erblickt,  das  Ideal  darin  sieht,  „besser 
für  eine  Ware  2  Taler  zu  geben,  die  im  Lande 

bleiben,  als  1  Taler,  der  hinausgeht"  (von 
Hornigk);  wenn  „der  erste  Grundsatz  yor- 
teilhaftiger  Kommerziell  mit  auswärtigen 
Nationen  sein  soll,  daß  dadurch  mehr  Gold 
und  Silber  in  das  Land  eingeführt  werden 

muß,  als  deshalb  ausgeht  .  .  ."  (Justi);  oder 
endlich  —  wenn  man  die  „Nationalisierung" 
von  Kriegs-  und  anderen  vom  Staate  aus- 

gebenen  Milliarden  ob  ihrer  „befruchten- 

den Wirkung  für  die  heimische  Wirtschaft" 
preist,  wird  man  den  Saldo  der  Warenhandels- 

bilanz unwillkürlich  in  einem  „Werturteil" kennzeichnen. 
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Zur  Kritik  konnte  schon  Adam  Smith 
—  keineswegs  als  erster  —  sagen :  „Es  würde 
lächerlich  sein,  allen  Ernstes  beweisen  zu 
wollen,  daß  Reichtum  nicht  in  Geld  oder  Gold 
und  Silber,  sondern  in  dem  besteht,  was  das 
Geld  kauft  und  um  dieses  Kaufens  willen 

wert  ist";  daß  „die  Einfuhr  von  Gold  und 
Silber  nicht  der  wichtigste,  und  noch  weit 
weniger  der  einzige  Gewinn  ist,  den  eine 
Nation  aus  ihrem  auswärtigen  Handel  be- 

zieht". Entscheidend  ist  ihm,  daß  dieser 
„den  Ueberschuß  des  Boden-  und  Arbeits- 

produkts eines  Landes,  nach  welchem  im 
Lande  selbst  keine  Nachfrage  ist,  hinaus- 

schafft und  dafür  etwas  anderes  zurück- 

bringt, was  im  Lande  gesucht  wird".  Damit 
ist  bei  Smith  nicht  nur  der  Bewertungs- 

standpunkt verschoben,  die  privat-  durch 
die  volkswirtschaftliche  Denkweise  ersetzt, 
sondern  die  materielle  Bedeutung  der  Be- 

griffe „günstige"  und  „ungünstige"  Handels- 
bilanz grundsätzlich  bestritten.  Das  des- 

wegen, weil  der  Warenaustausch,  die 
Weggabe  von  reichlicher  vorhandenen  gegen 
wertvollere  Güter,  als  das  Entscheidende 
hingestellt  ist;  jeder  zwischenstaatliche 
Güteraustausch  und  damit  auch  jede  diesbe- 

zügliche Bilanz  muß  deswegen  „günstig"  sein. 
Eine  wirksame  Widerlegung  fand  die 

alte  Lehre  von  der  Handelsbilanz  nicht  zu- 
letzt durch  die  Tatsachen:  Wirtschaftlich 

besonders  vorgeschrittene  Länder  wiesen 

Jahr  für  Jahr  eine  „ungünstige"  Bilanz  auf, 
verarmten  aber  dabei  keineswegs,  sondern 
mehrten  offensichtlich  ihren  Wohlstand. 
In  geradem  Gegensatz  zu  ehedem  und 
ins  andere  Extrem  verfallend  glaubten 
übereifrige  Freihändler  gar  deswegen,  eine 
länger  dauernde  Passivität  der  Handels- 

bilanz sei  Symptom  wachsenden  und  großen 
Reichtums;  regelmäßiges  Ueberwiegen  der 
Warenausfuhr  ein  Zeichen  von  nationaler 

„Schuldknechtschaft".  Allgemein  war  man 
jedenfalls  auf  die  Notwendigkeit  hinge- 

wiesen, den  Warenhandel  nicht  mehr  als 
die  einzige  bedeutsame  Quelle  zwischenstaat- 

licher Wert  Übertragungen  anzusehen. 
Goschens  klare  und  so  vielfach  verbreitete 
Analyse  der  auswärtigen  Wechselkurse  war 
eine  Folge  dieser  Erkenntnis.  Gerade  weil 
neben  dem  Warenaustausch  andere  Wert- 

übertragungen von  Land  zu  Land  eine 
immer  größere  Bedeutung  erlangt  haben, 
sind  die  Begriffe  „Forderungsbilanz"  (Ge- samtheit der  Schulden  und  Guthaben  im 

Auslandsverkehr)  und  „Zahlungsbilanz"  (die 
fälligen  Soll-  und  Habenposten)  für  die  Lehre 
von  den  Valutaschwankungen  notwendig 
geworden  ;in  einer  Warenhandelsbilanz  können 
die  internationalen  Kreditgeschäfte,  die 
Dienstleistungen  insbesondere  auf  demGebiete 
des  Handels-,  Fracht-,  Bank-  und  Versiche- 

rungsverkehrs, nicht  berücksichtigt  werden. 

Wie  wenig  das  Prädikat  „günstig"  oder 

„ungünstig"  für  die  Handelsbilanz  als  all- 
gemein gültig  anerkannt  werden  kann,  wird 

nicht  selten  auch  sonst  offenkundig  genug: 
Eine  sog.  günstige  Handelsbilanz  ist  für 
die  Inlandswirtschaft  alles  andere  eher  als 
günstig,  wenn  sie  z.  B.  einen  inländischen 
Ausverkauf  infolge  plötzlich  stark  gesunkener 
Valuta,  eine  Tributpflichtigkeit  des  Lilandes 
(Kriegsentschädigung),  einen  schädlichen 
Kapitalexport  dartut.  Umgekehrt  wird  man 

beispielsweise  eine  „ungünstige"  Handels- 
bilanz, die  einen  Ueberschuß  der  Waren- 
einfuhr zwecks  Aufbau  oder  Wiederaufbau 

einer  Volkswirtschaft  bedeutet,  günstig 
nennen  müssen. 

3.  Wirkliche  Bedeutung.  Wenn  auch 
aus  der  Warenhandelsbewegung  der  Wechsel- 

kurs heute  nicht  mehr  erklärt  werden  kann, 
für  seine  Gestaltung  vielmehr  die  Zahlungs- 

bilanz entscheidend  ist,  so  ist  doch  die 
Kenntnis  der  Warenhandelsbilanz  nicht  be- 

deutungslos für  die  Beurteilung  der  Valuta- 
bewegung. Waren-Ein-  und  -Ausfuhr  sind 

auch  heute  noch  die  Hauptposten  der 
Zahlungsbilanz.  Li  ihren  Endziffern  gibt 
die  Warenhandelsbilanz  ein  Bild  von  der 
absoluten  Bedeutung  des  Außenhandels,  in 
ihrem  Saldo  einen  gewissen  Anhalt  für  die 
Bedeutung  der  sonstigen  Wertübertragungen; 
in  einer  wesentlichen  Aenderung  dieses  Saldos 

ein  Symptom  wichtiger  wirtschaftlicher  Vor- 
gänge (internationale  Kapitalübertragungen, 

Gestaltung  der  Kaufkraft  eines  Landes, 
erhebliche  Senkung  oder  Hebung  des  Geld- 

wertes u.  a.  m.);  endlich  in  ihren  Einzel- 
ziffern wertvolle  Einblicke  in  die  Verkettung 

der  heimischen  Wirtschaft  mit  der  Welt- 
wirtschaft bzw.  der  Wirtschaft  bestimmter 

Länder.  Für  die  Wirtschaftspolitik  ist  es 
z.  B.  von  größter  Bedeutung,  daß  Deutsch- 

lands Einfuhr  vor  dem  Kriege  (1913)  zu 
58  %  aus  Rohstoffen  und  Halbfabrikaten, 
sowie  zu  25,6  %  aus  Nahrungs-  und  Genuß- 

mitteln bestand,  seine  Ausfuhr  dagegen  zu 
63,3  %  aus  Fertigwaren  und  zu  26,3  %  aus 
Rohstoffen  und  Halbfabrikaten.  Je  mehr 
man  aber  diese  Zahlen  der  Handelsstatistik 
benutzt,  desto  mehr  muß  man  auch  auf  die 
Lücken  und  die  erheblichen  Schwierigkeiten 

der  Statistik  (insbesondere  bezüglich  der  Wert- 
berechnung) hinweisen.  (Vgl.  Art.  „Valuta"). 

Literatur:  Fellmeth,  Zur  Lehre  von  der  inter- 
nationalen Zahlungsbilanz,  Heidelberg  1877.  — 

Goschen,  The  theory  of  the  foreign  exchanges, 

erstmalig  London  1S68.  —  Grunzet,  Der  inter- 
nationale Wirtschaftsverkehr  und  seine  Bilanz, 

Leipzig  1895.  —  Nicklisch,  Handelsbilanz  und 
Wirtschaftsbilanz,  Magdeburg  o.  D.  —  Schmidt, 
Internationaler  Zahlungsverkehr  und  Wechsel- 

kurse, Leipzig  1919.  —  Schraut,  Die  Lehre 
von  den  auswärtigen  Wechselkursen,  Leipzig 
1881.  —  Außerdem  ist  zu  verweisen  auf  die 
Literatur  über  den  Merkantilismus,  über  Han- 

delspolitik und  die  beim  Art.  „Valuta"  sonst  ge- 
nannten Veröffentlichungen.       Fritz  Terhalle. 
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Handelsgeographie 
s.  Wirtschaftsgeographie. 

Handelsgeschäfte. 
1.  Begriff  (Allgemeines).  2.  Die  einzelnen 

Begriffselemente.  3.  Einteilung  und  Arten.  4. 
Stellung  und  Bedeutung  des  Handelsgeschäftsbe- 

griffs und  der  Regeln  über  Handelsgeschäfte  im 
System  des  geltenden  Handelsrecht?.  5.  Ein- 

wirkung gerneinwirrschaftlicher  Gedanken  auf 
das  Recht  der  Handelsgeschäfte?  6.  Auslän- 

disches Handelsrecht. 

1.  Begriff  (Allgemeines).  Der  juri- 

stische Begriff  der  „Handelsgeschäfte" 
gehört  dem  sog.  „Handelsrecht"  an.  Man 
versteht  darunter  den  (überwiegend)  privat- 
rechtlichen  Teil  der  für  Handel  und  Ge- 

werbe geltenden  Sondernormen.  Die  Rechts- 
sprache verwendet  nun  den  Ausdruck  „Han- 

delsgeschäft" sowohl  für  das  ,, Unternehmen 
eines  Kaufmanns  als  Ganzes"  (z.B.  Handels- 

gesetzbuch §  22ff.:  Erwerb  eines  „bestehen- 

den Handelsgeschäfts"),  als  auch  für  den  ein- 
zelnen Geschäftsvorgang  (z.  B.  An-  und  Ver- 

kauf von  Waren  usw.).  Wir  haben  es  vor- 
liegend nur  mit  dieser  letztgenannten  Be- 
deutung zu  tun.  Die  Handelsgesetzbücher 

gebrauchen  hier  in  der  Regel  den  Plural 

„Handelsgeschäfte". 
Der  Handelsgeschäft  sbegriff  bildet  entwe- 
der den  Ausgangspunkt  für  den  Gesamtaufbau 

des  Handelsrechtssystems;  sog.  objektives  Sy- 
stem: Handelsgeschäfte  sind  gewisse,  dem 

Handel  im  wirtschaftlichen  Sinne  eigentüm- 
liche Geschäfte,  z.  B.  Ankauf  von  Waren 

in  der  Absicht,  sie  unverändert  oder  nach 
einer  Verarbeitung  weiter  zu  veräußern. 
Kaufmann  im  Rechtssinne  ist,  wer  diese 
Geschäfte  gewerbsmäßig  betreibt.  Oder  aber 
■der  Handelsgeschäftsbegriff  hat  im  System 
nur  die  Stellung  eines  abgeleiteten  Begriffs: 
Handelsgeschäfte  sind  die  Geschäfte  eines 
Kaufmanns.  Der  juristische  Kaufmanns- 

begriff kann  dabei  seinerseits  wiederum  auf 
verschiedene   Weise  gewonnen  werden. 

Z.  B.  gewerbsmäßiger  Betrieb  der  vorge- 
nannten Geschäfte  —  Kaufleute  wären  also  die 

Händler,  Warenfabrikanten  usw.  — ,  oder  es 
-entscheidet  der  Eintrag  in  ein  bestimmtes  öffent- 

liches Register,  das  Handelsregister;  möglich 
ist  endlich  eine  Kombination  beider:  der  Händ- 

ler muß  sich  in  das  Handelsregister  eintragen 
lassen,  um  Kaufmann  zu  werden 

Man  pflegt  dieses  System  als  das  subjektive 
zu  bezeichnen.  Die  großen  europäischen 
Handelsrechtskodifikationen  des  19.  Jahrh. 

folgen  im  allgemeinen  nicht  ausschließ- 
lich dem  einen  oder  dem  anderen  Sy- 

stem, sondern  legen  ein  gemischtes  in 
der  Weise  zugrunde,  daß  zwar  eines  von 
beiden    als    das   prinzipale    erscheint    oder 

wenigstens  systematisch  den  Ausgangspunkt 
bildet,  dabei  aber  im  einzelnen  mehr  oder 
weniger  starke  Durchbrechungen  zugunsten 
des  anderen  aufweist. 

So  ging  das  frühere,  sog.  allgemeine  deutsche 
Handelsgesetzbuch  (ADHGB.)  aus  von  ge- 

wissen „Grundhandelsgeschäften",  die  es 
nach  objektiven,  den  tatsächlichen  Vorgängen 
des  Handels  entnommenen  Merkmalen  be- 

stimmte, ohne  freilich  diesen  Standpunkt  rein 
durchzuführen.  Es  unterschied  demgemäß  u.  a. 
absolute  (objektive)  und  relative  (subjek- 

tive) Grundhandelsgeschäfte.  Die  abso- 
luten (z.  B.  Ankauf  von  Waren  zwecks  Weiter- 

veräußerung)  waren  stets  Handelsgeschäfte, 
gleichviel  ob  sie  von  Kaufleuten  oder  Nicht- 

kaufleuten vorgenommen  wurden,  die  relativen, 
z.  B.  die  Geschäfte  der  Lohnfabrikanten  (wie 
Dampfwaschanstalten,  Lohnfärbereien),  ferner 
die  der  Bankiers  und  Geldwechsler,  der  Kommis- 

sionäre usw.  waren  Handelsgeschäfte  nur  dann, 
wenn  sie  gewerbsmäßig  betrieben  wurden.  Kauf- 

mann war,  wer  diese  objektiven  oder  subjektiven 
Grundhandelsgeschäfte  gewerbsmäßig  betrieb. 
Verträge  über  unbewegliche  Sachen,  z.  B. 
Grundstücke,  konnten  in  keinem  Falle  Handels- 

geschäfte sein:  absolute  Nichthandelsge- schäfte. 

Das  geltende  deutsche  Handelsgesetz- 
buch (HGB.)  legt  umgekehrt  in  den  drei 

ersten  Büchern  (sog.  Handelsrecht  im  engeren 

Sinne,  „eigentliches"  Handelsrecht)  ein  sub- 
jektives Prinzip  zugrunde.  Es  kennt  keine 

objektiven  oder  absoluten  Handelsgeschäfte 
mehr,  sondern  bestimmt:  „Handelsge- 

schäfte sind  alle  Geschäfte  eines  Kauf- 

manns, die  zum  Betriebe  seines  Han- 

delsgewerbes gehören"  (§  343  Abs.  1 
HGB.).  Anders  z.  T.  im  4.  Buche  des  HGB. 

(Seehandel)  und  in  manchen  handelsrecht- 
lichen Spezialgesetzen:  liier  herrscht  in  ge- 
wissem Umfange  das  objektive  System.  So 

gelten  z.  B.  die  Regeln  über  das  Seefracht- 
geschäft, ferner  die  der  Wechselordnung 

gleichmäßig  für  Kaufleute  und  Nichtkauf- 
leute. 

2.  Die  einzelnen  Begriffselemente,  a)  Schon 
das  ADHGB.  hatte  den  Kaufmannsbegriff 
über  den  Kreis  der  eigentlichen  Händler  und  der 
mit  dem  Handel  unmittelbar  zusammenhängen- 

den Hilfsgewerbe  ausgedehnt.  Das  geltende  HGB. 
zieht  den  Kreis  noch  erheblich  weiter  und  rechnet 

zu  den  Kaufleuten  alle  großgewerblichen  Unter- 
nehmer, also  insbesondere  auch  die  Urprodu- 

zenten  (Bergbau),  sowie  z.  B.  die  Grundstücks- 
händler, die  Inhaber  von  Auskunfteien,  Leih- 

bibliotheken usw.,  ferner  gewisse  Assoziations- 
formen des  modernen  privaten  Wirtschaftslebens, 

wie  Aktiengesellschaften,  Kommanditaktien- 
gesellschaften,  Gesellschaften  mit  beschränkter 
Haftung,  und  zwar  auch  dann,  wenn  die  Gesell- 

schaft satzungsgemäß  nicht  eigentlich  gewerbliche 
Zwecke  verfolgt  (z.  B.  eine  GmbH,  betreibt  eine 
Studentenküche  unter  Ausschluß  jeder  Ge- 
winnerzielung,  lediglich,  um  minderbemittel- 

ten Studenten  billige  oder  unentgeltliche  Er- 
nährung   zu    verschaffen).       Andererseits    sind 
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Kaufleute  nur  die  Unternehmer  (zu  denen 
das  Recht  z.  B.  auch  die  sog.  Handlungsagenten 
zählt),  nicht  dagegen  die  kaufmännischen  Ange- 

stellten, die  sog.  Handlungsgehilfen,  die  man 
freilich  im  Leben  ebenfalls  als  Kaufleute  zu 

bezeichnen  pflegt;  insofern  gilt  der  Satz:  Kauf- 
mann ist  nur  der  Prinzipal!  Die  erwähnte  Aus- 

dehnung des  Kaufmannsbegriffs  über  den  des 
ADHGB.  hinaus  tritt  im  System  des  HGB.  noch 
deutlich  zutage.  Es  bestimmt  nämlich  den 
Kreis  der  Kaufleute  nicht  durch  eine  einheit- 

liche Formel,  sondern  kennt  im  •wesentlichen 
3  Hauptgruppen  von  Kaufleuten.  Die  Unter- 

schiede liegen  freilich  nur  in  den  Voraussetzungen, 
unter  denen  die  Kaufmannseigenschaft  erworben 
wird;  in  der  Wirkung  stehen  die  3  Hauptgruppen 
einander  gleich:  insofern  ist  der  Kaufmanns- 

begriff des  heutigen  Handelsrechts  ein  einheit- 
licher. 

a)  Kaufleute  kraft  Geschäfts-  oder 
Gewerbebetriebes;  Mußkaufleute.  §  1 
HGB.  bestimmt:  „Kaufmann  im  Sinne  dieses 
Gesetzbuches  ist,  wer  ein  Handelsgewerbe  be- 

treibt. Als  Handelsgewerbe  gilt  jeder  Gewerbe- 
betrieb, der  eine  der  nachstehend  bezeichneten 

Arten  von  Geschäften  zum  Gegenstande  hat .  .  ." 
Es  werden  dann  unter  Ziff.  1  — '.<  im  wesentlichen 
die  objektiven  und  subjektiven  Grundhandels- 

geschäfte des  ADHGB.  aufgezählt,  nämlich  die 
Geschäfte  der  reinen  Händler,  der  Warenfabri- 

kanten und  der  sog.  Warenhandwerker,  ferner 
die  Geschäfte  der  im  Laufe  der  Zeit  selb- 

ständig gewordenen  kaufmännischen  Hifsge- 
werbe,  wie  Prämienversicherung,  Bank-  und 
Wechselgeschäfte,  Fracht-  und  Personentrans- 
portgeschäfte,  Kommission,  Spedition,  Lager- 
halterei,  weiterhin  die  Geschäfte  der  Handlungs- 

agenten und  der  Handelsmäkler,  sowie  die  Ver- 
lagsgeschäfte und  die  sonstigen  Geschäfte  des 

Buch-  oder  Kunsthandels,  endlich  die  Geschäfte 
der  Druckereien  und  überhaupt  die  der  sog. 
Lohnindustrie  (diese  beiden  letztgenannten  frei- 

lich nur,  soweit  ihr  Betrieb  über  den  Umfang  des 
Handwerks  hinausgeht:  die  reinen  „Lohnwerker", 
wie  Flickschuster  u.  dgl.  und  die  handwerks- 

mäßigen Drucker  gehören  nicht  zu  den  Kauf- 
leuten). Die  hier  genannten  Gewerbetreibenden 

sind  Kauflaute  ohne  Rücksicht  auf  eine 
Eintragung  der  Firma  in  das  Handels- 

register. Der  Katalog  ist  erschöpfend;  eine 
analoge  Ausdehnung,  insbesondere  auf  andere 
kaufmännische  Hilfsgewerbe  (z.  B  die  sog. 
Annoncenexpedition)  ist  ausgeschlossen. 

6)  Kaufleute  kraft  Eintragung  oder 
Sollkaufleute  (sie  sollen  sich  ins  Handels- 

register eintragen  lassen  und  erwerben  erst  da- 
durch die  Kaufmannseigenschaft).  Hierzu  ge- 
hören alle  gewerblichen  Unternehmungen,  bei 

denen  sowohl  Art  als  Umfang  des  Betriebes  kauf- 
männische Einrichtungen  erfordern  (§  2  HGB.: 

Urproduktion  usw.  siehe  oben).  Gedacht  ist 
hier  an  größere  Betriebe,  also  nicht  nur  an  den 
Großbetrieb  im  Sinne  der  neuesten  Entwick- 

lung. Der  innere  Zusammenhang  mit  dem 
eigentlichen  Handel  liegt  darin,  daß  auch  bei 
diesen  Unternehmungen  jene  vor  allem  im 
Handel  ausgebildete  eigenartig  rationale,  aufs 
engste  mit  dem  Geld-  und  Geldrechnungswesen 
verknüpfte  Methode  der  Buchführung  und  Ge- 

winnermittlung, sowie  die  anderen  typischen 
Formen  der  kaufmännisch  händlerischen  Speku- 

lation und   Geschäftsgebarung  beobachtet  oder 
^  doch  als  erforderlich  angesehen  werden. 

Land-  und  Forstwirte  freilich  sind  auch 
dann  nicht  Kaufleute,  wenn  sie  sich  dieser  kauf- 

männischen Formen  in  ihrer  Betriebsorganisa- 
tion oder  bei  dem  Vertrieb  ihrer  Produkte  be- 

dienen. Sie  können  Kaufleute  nur  für  ein  mit 

der  Land-  und  Forstwirtschaft  als  dem  Haupt- 
betriebe verbundenes  Nebengewerbe  (Bren- 

nerei, Ziegelei,  Molkerei,  Müllerei),  durch  frei- 
willige Eintragung  ins  Handeisregister  werden. 

Es  muß  sich  aber  um  einen  größeren  Betrieb  im 
Sinne  des  §  2  HGB.  handeln;  für  eine  kleinge- 
werbliche  Ziegelei  könnte  ein  Landwirt  z.  B.  die 
Eintragung  nicht  erreichen.  Wir  haben  es  hier 
im  Grunde  mit  einem  Sonderfall  der  zweiten 

Hauptgruppe  zu  tun. Unter  Gewerbe  im  Sinne  dieser  beiden  ersten 
Gruppen  ist  kurz  „ein  auf  Erwerb  gerichtetes 
Unternehmen"  (Ehrenberg)  zu  verstehen.  Nach 
der  wohl  herrschenden  Lehre  muß  bei  dem  Unter- 

nehmer die  Absicht  bestehen  und  irgendwie 
erkennbar  hervortreten,  aus  seiner  Tätigkeit 
eine  dauernde  Einnahmequelle  zu  erhalten. 
Eine  andere  Lehre  vertritt,  m.  E.  mit  Recht, 

die  Auffassung,  daß  juristisch  der  „Anschein", 
das  „In-die-Erscheinung- Treten"  der  „Dauer- 

erwerbsabsicht" das  Entscheidende  sei,  ein 
Gewerbebetrieb  im  Rechtssinne  somit  auch 
dann  vorliege,  wenn  jene  Absicht  (ausnahmsweise) 
fehle.  Streit  besteht  auch  in  der  Frage  der 

„Erkennbarkeit";  überwiegend  sieht  man  aber 
den,  der,  z.  B.  als  Beamter,  „heimlich"  (d.  h. 
nicht  nur  vor  seinen  Vorgesetzten,  sondern 
vor  der  sog.  Oeffentlichkeit)  Handel  treibt, 
nicht  als  Kaufmann  und  folglich  auch  seine 
Geschäfte  nicht  als  Handelsgeschäfte  an.  An- 

dererseits braucht  das  Unternehmen  nur  auf 
die  Dauer  angelegt  zu  sein.  Es  entscheidet 
also  nicht  die  tatsächlich  vorgenommene  Zahl 
der  Geschäfte  oder  die  Dauer  des  Unternehmens 

allein:  ein  Handelsgewerbe  ist  auch  dann  vor- 
handen, wenn  der  Unternehmer  es,  z.  B.  wegen 

Unergiebigkeit,  alsbald  wieder  aufgibt.  Die  be- 
rufsmäßige Ausübung  einer  Kunst  oder  Wissen- 

schaft durch  Künstler,  Schriftsteller,  Lehrer, 
Aerzte,  Anwälte  usw.  um  des  Lebensunterhaltes 
willen  sieht  man  trotz  vorhandenen  Erwerbs- 

strebens, überkommenen  sozialen  Anschauungen 
folgend,  bis  heute  überwiegend  nicht  als  gewerb- 

liche Tätigkeit  an  (vgl.  die  Parallelerscheinung 
bei  den  Land-  und  Forstwirten).  Anders  bei 
förmlichen,  kaufmännisch  organisierten,  mit 
größerem  Kapital  arbeitenden  Unternehmungen 
dieser  Art,  bei  denen  das  individuelle  Moment 
der  künstlerischen  oder  wissenschaftlichen  Be- 

rufstätigkeit des  Betriebsinhabers  oder  -leiters 
in  den  Hintergrund  tritt.  Beispiele:  Heil-,  Er- 

ziehungsanstalten u.  dgl.  (im  einzelnen  sehr  be- 
stritten); ganz  allgemein  wird  der  gewerbliche 

Charakter  bejaht  z.  B.  für  die  Unternehmen  der 
Apotheker!  Zu  einer  klaren  und  einheitlichen 
Abgrenzung  ist  man  aber  erklärlicherweise  bisher 
nicht  gelangt. 

y)  Formkaufleute,  Kaufleute  kraft 
Geburt  oder  fiktive  Kaufleute:  Hierzu 

gehören  u.  a.  die  bereits  erwähnten  handelsrecht- 
lichen Körperschaften.  Der  rechtspolitische 

Grund  für  die  unbedingte  Unterstellung  dieser 
Gesellschaftsunternehmungen  unter  das  Han- 

delsrecht dürfte  darin  liegen:   Die  gesetzlichen 
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Regeln  über  Organisation  (Kapitalaufbringung, 
Eintragung  ins  Handelsregister  usw.)  und  Ge- 

schäftsführung (Buchführung,  Bilanzaufstellung 
usw.)  verleihen  diesen  sog.  Kapitalgesellschaften 
in  jedem  Falle  ein  kaufmännisches  Gepräge. 
Sie  sind  deshalb  Kaufleute  auch  dann,  wenn  sie 
ausnahmsweise  nicht  gewerbliche  Zwecke  in 
dem  oben  besprochenen  Sinne  verfolgen.  Ihre 
Geschäfte  sind  nach  der  richtigen,  freilich  nicht 
unbestrittenen  Ansicht  auch  in  den  letztgenannten 
Fällen  stets  Handelsgeschäfte. 

Kaufleute  im  Sinne  der  ersten  Gruppe  sind 
nicht  nur  die  großgewerblichen,  sondern  auch 
gewisse  kleingewerbliche  Unternehmer,  z.  B.  die 
Warenhandwerker,  ferner  die  kleinen  Agenten, 
Trödler,  Höker,  Hausierer.  Diese  „Klein- 

gewerbetreibenden" und  ..Handwerker" 
bilden  wiederum  eine  Untergruppe  für  sich; 
sie  sind  Minderkaufleute  und  nur  die  anderen 
Vollkautleute.  Zweck  dieser  Unterscheidung 
ist,  die  Minderkaufleute  gewissen  Bestim- 

mungen des  Handelsrechts,  die  für  sie  zu  „ge- 
fährlich" oder  zu  „beschwerlich"  sein  würden. 

nicht  zu  unterwerfen.  So  kann  z.  B.  ein  Voll- 
kaufmann sich  auch  durch  eine  mündliche  Er- 

klärung rechtsgültig  verbürgen,  nicht  dagegen 
der  Minderkaulmann.  Er  muß,  wie  jeder  andere 
Bürger,  die  Bürgschaftserklärung,  wenn  sie 
rechtswirksam  sein  soll,  schriftlich  erteilen  (vgl. 
im  allgcni.  §§  4  und  348-351  HGB.). 

b)  Handelsgeschäfte  sind  alle  „Geschäfte" 
eines  Kaufmanns  usw.  Der  Ausdruck  „Geschäfte" 
hat.  hier  etwa  den  Sinn,  den  man  auch  im  Leben 
mit  der  Bezeichnung  „Geschäfte  eines  Kauf- 

manns" zu  verbinden  pflegt.  Der  Begriü  ist  also 
weiter,  als  der  des  Rechtsgeschäfts  oder  gar  des 
Vertrags  im  Sinne  des  bürgerlichen  Rechts 
und  umfaßt  nicht  nur  Vertragsschlüsse,  sondern 
auch  alle  anderen  rechtlich  bedeutsamen  Hand- 

lungen, Erklärungen  und  Unterlassungen,  wie 
Mahnungen,  Kündigungen,  Mängelrügen  usw. 
Für  die  Anwendung  der  Regeln  über  Handels- 

geschäfte im  einzelnen  ist  freilich  zu  beachten, 
daß  ein  Teil  dieser  Normen  ihrem  Wesen  und 
ihrem  Sinn  nach  nur  auf  Verträge  anwendbar  ist 
(z.  B.  §  348  HGB.),  ein  andercrTeil  aber  auch  auf 
rechtsgeschäftsähnliche  Handlungen,  z.  B.  die 
Vorschriften  über  einseitige  und  zweiseitige 
Handelsgeschäfte  (siehe  unten  3),  ein  letzter 
Teil  unter  Umständen  auch  auf  Hand- 

lungen, die  unter  keine  dieser  Kategorien  lallen, 
z.  B.  unlautere  Wettbewerbshandlungen  oder 
„Abbruch  der  geschäftlichen  Beziehungen  in 
beleidigender  Form"  u  dgl.  m.  Das  dürfte  z.  B. 
zutreffen  für  die  Vorschrift  des  §  347  HGB.,  die 
den  Kaufmann  in  seinem  Geschäftsverkehr  zur 

Sorgfalt  eines  ordentlichen  Kaufmanns  ver- 
pflichtet: das  Verhalten  eines  Kaufmanns  kann 

daher  beleidigend  oder  fahrlässig  sein,  während 
man  im  gleichen  Falle  einem  Nichtkaufmann 
einen  solchen  Vorwurf  nicht  machen  könnte 
—  und  umgekehrt!   — . 

c)  Das  Geschäft  muß  endlich  zum  Betriebe 
des  Handelsgewerbes  gehören  Unser  Handels- 

recht will  ein  Sonderrecht  für  Kaufleute  sein. 

Jeder  Kaufmann  (mit  Ausnahme  der  Formkauf- 
leute —  2.  a.  >-.  — )  steht  also  mindestens  in  zwei 

Rechtssphären:  In  einer  gewerblichen  und  einer 
persönlichen  oder  privaten.  In  der  Privatsphäre 
ist  er  Bürger;  hier  richten  sich  seine  Rechtsbe- 

ziehungen nach  bürgerlichern  Recht;' dem  Han- 

delsrecht dagegen  unterliegt  er  nur  in  seinem  Ge- 
werbebetrieb. Uebrigens  ist  er  nicht  auf  den 

Betrieb  eines  Handelsgewerbes  beschränkt,  er 
kann  mehrere  betreiben,  die  voneinander  voll- 

kommen unabhängig  sind,  z.  B.  ein  Bankgeschäft 
und  einen  Steinbruch. 

Für  die  Feststellung,  welche  Geschäfte  zum 
Handelsgewerbe  und  welche  etwa  zur  privaten 
Sphäre  eines  Kaufmanns  gehören,  ist  davon 
auszugehen,  daß  es  grundsätzlich  in  seinem 
Belieben  steht,  zu  bestimmen,  welchem  Zweck 
irgendein  Geschäft,  z.  B.  die  Anschaffung  von 
Kohlen,  dienen  soll.  Gewisse  höchstpersönliche 
Geschäfte,  wie  Familien-  und  Erbrechtsgeschälte, 
z.  B.  Abschluß  eines  Ehe-  und  Erbvertrags, 
scheiden  freilich  aus  der  handelsgewerblichen 
Sphäre  ohne  weiteres  aus.  Im  übrigen  gibt  es  aber 
auf  dem  Gebiete  des  privaten  Vermögensrechts 
keine  absoluten  Nichthandelsgeschäfte  mehr.  Nun 
würde  aber  eine  unerträgliche  Rechtsunsicher- 

heit entstehen,  wenn  man  die  Entscheidung 
darüber,  ob  ein  Handelsgeschäft  oder  ein  Privat- 

geschäft vorliege,  lediglich  auf  die  Absicht  des 
Kaufmanns  abstellen  wollte.  Das  Recht  ist  des- 

halb hier,  wie  ja  auch  sonst,  darauf  angewiesen, 
nach  gewissen  äußeren  Merkmalen  zu  gehen, 
z.  B.  der  Art  und  Weise  des  Geschäftsabschlusses 
und  anderen,  den  Zweck  eines  Geschäfts  an- 

zeigenden Umständen  (Gebrauch  der  Firma;  ein 
Holzhändler  kauft  ein  Klavier:  im  Zweifel  nicht, 
für  den  Gewerbebetrieb!).  Die  Entscheidung  wird 
dadurch  erleichtert,  daß  man  den  Begriff  der  Be- 

triebszugehörigkeit möglichst  weit  faßt  und  zu 
einem  bestimmten  Ilandelsgewerbe  nicht  nur  die 
ihm  eigentümlichen,  sondern  alle  ihm  dienen- 

den Geschäfte  rechnet,  somit  auch  z.  B.  die 
Miete  der  Geschäftsräume,  die  Anstellungsver- 
träge,  ferner  Weihnachtsgeschenke  an  Ange- 

stellte u.  dgl.  m.  Das  Gesetz  ferner  erleichtert 
auch  seinerseits  den  Beweis  und  beschränkt  zu 
gleich  in  gewissem  Umfange  die  freie  Verfügung 
über  den  Zweck  eines  Geschäfts  durch  folgende 
Kegeln  (§  344  HGB.):  „Die  von  einem  Kauf- 

manne vorgenommenen  Rechtsgeschäfte  gelten 
im  Zweifel  als  zum  Betriebe  seines  Handelsge- 

werbes gehörig."  „Die  von  einem  Kaufmanne 
gezeichneten  Schuldscheine  gelten  als  im  Be- 

triebe seines  Handelsgewerbes  gezeichnet,  sofern 

nicht  aus  der  Urkunde  sich  das  Gegenteil  ergibt." 
3.  Einteilung  und  Arten.  Mit  dem  In- 

krafttreten des  IIGB.  hat  die  frühere  Unter- 
scheidung von  absoluten  und  relativen  Grund- 

handelsgeschäften ihre  Bedeutung  verloren. 
Von  Grund-,  Hufs-  und  Gelegenheitsgeschäften 
kann  daher  nur  noch  in  Beziehung  auf  ein  ge- 

gebenes kaufmännisches  Unternehmen  die  Rede 
sein.  Man  spricht  zwar  in  Anlehnung  an  die 
(absoluten  und  relativen)  Grundhandelsgeschäfte 
des  ADHGB.  auch  heute  noch,  insbesondere  bei 
den  in  §  1,  Ziff.  1-9  HGB.  aufgezählten  Ge- 

schäften, von  Grundharidelsgeschäften  oder 
Grundgeschäften;  man  muß  sich  aber  dabei 
stets  vor  Augen  halten,  daß  diese  Geschäfte  zu 
Handelsgeschäften  im  Rechtssinne  erst  da- 

durch werden,  daß  ein  bestimmter  Unternehmer 
sie  gewerbsmäßig  betreibt. 

Bedeutung  hat  dagegen  auch  heute 
noch  die  Unterscheidung  von  ein- und  zwei- 

seitigen Handelsgeschäften.  Einseitige 
Handelsgeschäfte  sind  solche,  bei  denen  auf 
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einer  Seite  ein  Kaufmann  steht;  zweiseitige, 
bei  denen  beide  Teile  Kaufleute  sind.  Zwar 
stellt  das  HGB.  im  §  345  die  Regel  auf, 
daß  auch  bei  einseitigen  Handelsgeschäften 
die  Vorschriften  über  Handelsgeschäfte  auf 
beide  Teile  gleichmäßig  anzuwenden  seien; 
es  macht  aber  von  dieser  Regel  eine  Reihe 
von  Ausnahmen:  So  gilt  z.  B.  die  Vorschrift 
des  §  377  HGB.  über  die  Mängelrüge  beim 
Handelskauf  nur  in  den  Fällen,  in  denen 

der  Kauf  für  beide  Teile  Handelsge- 
schäft ist. 

4.  Stellung  und  Bedeutung  des  Handels- 
geschäftsbegriffs und  der  Regeln  über 

Handelsgeschäfte  im  System  des  geltenden 
Handelsrechts.  Der  Handelsgeschäftsbe- 

griff hat  im  geltenden  Handelsrecht  gegen- 
über dem  des  ADHGB.  insofern  eine  Er- 

weiterung erfahren,  als  er  heute  tatsäch- 
lich eine  unbegrenzte  Zahl  von  Tatbeständen 

umfaßt:  Absolute  Nichthandelsgeschäfte 
in  dem  früheren  Sinne  (Immobiliargeschäfte!) 
gibt  es  heute  nicht  mehr.  Andererseits  hat 
aber  unser  Begriff  auch  eine  gewisse  Bedeu- 

tungsminderung erlitten:  er  hat  nach 

Wegfall  der  „absoluten"  Handelsgeschäfte 
(s.  ob.  1)  im  System  des  HGB.  nicht  mehr 
ganz  die  gleiche  zentrale  Stellung  wie  im 
ADHGB. 

Die  Regeln  über  Handelsgeschäfte  gelten  nur 
für  die  Geschäfte  desjenigen,  der  Kaufmann  ist. 
Beim  Mußkaufmann  (der  diese  Eigenschaft  auch 
ohne  Eintragung  ins  Handelsregister  erwirbt, 
s.  oben  2aa)  trifft  das  freilich  schon  für  das  erste, 
den  Gewerbebetrieb  tatsächlich  eröffnende  Ge- 

schäft zu. 

Ferner  ist  die  Zahl  der  gesetzlichen  Son- 
dernormen über  Handelsgeschäfte  erheblich 

vermindert  worden. 

Bei  Schaffung  des  BGB.  sind  nämlich  zahl- 
reiche Sätze  des  ADHGB.  (darunter  namentlich 

auch  solche  über  Handelsgeschäfte),  die  nicht 
oder  nicht  mehr  als  typisch  handelsrechtliche 
angesprochen  werden  konnten  (das  ADHGB. 
hatte  seinerzeit  z.  T.  die  Aufgabe  des  noch 
fehlenden  Zivilgesetzbuches  mitertüllt),  in  jenes 
übernommen  worden.  Man  bezeichnet  diesen 

Vorgang  kurz  als  „Kommerzialisierung"  des 
bürgerlichen  Rechts. 

Das  HGB.  widmet  den  „Handelsge- 
schäften" ein  besonderes  Buch:  das  dritte. 

Der  erste  Abschnitt  enthält  eine  Reihe  von 

„Allgemeinen  Vorschriften"  über  Aus- 
legung und  Abschluß  der  Handelsgeschäfte, 

ferner  über  die  Höhe  der  gesetzlichen  Zin- 
sen, die  kaufmännische  Sorgfaltspflicht,  so- 

wie über  gewisse  Wertpapiere,  über  den  gut- 
gläubigen Erwerb  vom  Nichteigentümer, 

die  Pfandverwertung  und  das  kaufmännische 
Zurückbehaltungsrecht.  Wichtige  Sonder- 

bestimmungen sind  in  den  weiteren  Ab- 
schnitten des  3.  Buches  auch  für  einzelne 

Typen    von    Handelsgeschäften,    wie    den 

Handelskauf,  das  Kommissions-,  Speditions- 
geschäft usw.  gegeben. 

Von  einer  systematischen  Geschlossenheit  der 
hier  zusammengestellten  Regeln  kann  aus  den 
angedeuteten  Gründen  nicht  mehr  gesprochen 
werden.  Man  ist  vielmehr  regelmäßig  genötigt, 
bei  der  rechtlichen  Beurteilung  des  einzelnen 
Geschäfts  ergänzend  auf  die  Regeln  des  bürger- 

lichen Rechts  zurückzugreifen.  Gleichwohl 
kommt  den  Sondersätzen  über  Handelsgeschäfte 
auch  heute  noch  eine  nicht  unerhebliche  prak- 

tische Bedeutung  zu.  Zwar  ist  die  Auffassung 
vertreten  worden,  daß  ein  selbständiges  Handels- 

gesetzbuch eigentlich  entbehrlich  sei.  Aber  eine 
unbefangene  Würdigung  der  geschichtlichen 
Entwicklung,  insbesondere  auch  der  fortwährend 
im  Gange  befindlichen  gewohnheitsrechtlichen, 
und  der  vereinzelt  unternommenen  Versuche, 
Handelsrecht  und  bürgerliches  Recht  in  einem 
einheitlichen  Zivilgesetzbuch  zusammenzufassen 
(so  z.  B.  in  der  Schweiz),  dürfte  doch  ergeben, 
daß  auch  in  Zeiten  einer  fortgeschrittenen  Ent- 

wicklung des  gemeinbürgerlichen  Verkehrsrechts 
ein  eigenes  Handelsgesetzbuch  oder  doch  ein- 

zelne handelsrechtliche  Sondergesetze,  somit 
auch  eine  besondere  juristische  Kategorie  von 
Handelsgeschäften  mit  einem  gewissen  Kreis 
eigener  Rechtsregeln  wohl  nicht  zu  entbehren 
sind  oder  sich  wenigstens  als  zweckmäßig  er- 
weisen. 

5.  Einwirkung  gemeinwirtschaftlicher  Ge- 
danken auf  das  Recht  der  Handelsgeschäfte? 

Unabhängig  von  diesen,  dem  modernen  Recht 
des  Güterverkehrs  eigentümlichen  Entwick- 

lungsrichtungen haben  hier  neuerdings  „gemein- 
wirtschaftliche" Gesichtspunkte  einen  tiefgreifen- 

den Einfluß  auszuüben  begonnen.  Ueber  das 
künftige  Schicksal  dieser  neuen  Rechtsbildungen 
lassen  sich  gegenwärtig  sichere  Voraussagen  wohl 
kaum  machen.  Immerhin  werden  wir  auch  weiter- 

hin u.  a.  mit  erheblichen  gesetzlichen  Einschrän- 
kungen des  individualistischen  Grundsatzes  der 

„Vertragsfreiheit"  rechnen  müssen,  der  freilich 
nicht  mehr  ausschließlich  im  Handelsrecht,  son- 

dern allgemein  im  bürgerlichen  Verkehrs-  und  Ver- 
mögensrecht galt.  Schon  die  gerade  auf  dem  Boden 

der  Vertragsfreiheit  erwachsene  Syndizierung 
und  Kartellierung  der  gewerblichen,  dem  Güter- 

umsatz dienenden  und  für  ihn  produzierenden 
Unternehmungen,  hatte  in  den  letzten  Jahr- zehnten durch  zahlreiche  auf  den  Massenumsatz 

abgestellte  „Lieferungsbedingungen"  u.  dgl. 
eben  dieser  Vertragsfreiheit  mancherlei  Schran- 

ken errichtet.  Während  des  Weltkrieges  1914  — 
1918  hat  dann  auch  die  Gesetzgebung 
stark  in  die  Vertragsfreiheit  eingegriffen. 
Die  neueste  Entwicklung  scheint  diese  Ein- 

schränkungen, allerdings  zum  Teil  unter  anderen 
rechtspolitischen  Gesichtspunkten,  in  manchen 
Beziehungen  beibehalten  und  sie  in  anderen  aus- 

bauen zu  wollen.  Diese  Normen  treten  jedoch 

begrifflich  nicht  als  ausschließlich  handels- 
geschäftliche auf,  wenn  sie  sich  auch  prak- 

tisch vorwiegend  auf  den  Geschäftsverkelir 
der  Kaufleute  untereinander  oder  mit  den 

Konsumenten  (einseitige  Handelsgeschäfte!)  be- 
ziehen. Die  Regeln  des  HGB.  über  Handels- 
geschäfte haben  daher  bisher  unmittelbar  keine 

Äenderungen  erfahren.  Man  strebt  vielmehr 
sichtlich    danach,     diese    planmäßig    geregelte 
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und  beaufsichtigte  Güterverteilung  nach  Mög- 
lichkeit in  den  typisch  handelsrechtlichen  Formen 

zu  halten.  Das  wird  dadurch  erleichtert,  daß 

man  die  Beschaff  ungs-(Einkaufs-),  Vertriebs- 
und Verteilungsorganisationen  in  größtem  Um- 

fange als  Kapitalgesellschaften  (GmbH.,  AG.) 
einrichtet.  Sie  sind  damit  Kaufleute  und  ihre 
Geschäfte  Handelsgeschäfte.  (Uebersicht  der  sehr 

verstreuten  Sonderliteratur  zu  diesem  sog.  „Wirt- 
schaftsrecht" bei  J.  W.  Hedemann  in  der  deut- 

schen Juristenzeitung  1921.  S.  26  ff.). 
6.  Ausländisches  Handelsrecht.  Die 

Mehrzahl  der  ausländischen  Handelsgesetz- 
bücher, insbesondere  in  den  europäischen,  so- 

wie den  mittel-  und  südamerikanischen  Staa- 

ten, folgt  dem  „objektiven"  System  mit  im 
einzelnen  verschieden  weitgehenden  und  ver- 

schieden ausgestalteten  Konzessionen  an  das 

„subjektive".  Diese  Rechte  kennendemgemäß 
gewisse  „absolute"  (objektive)  und  durchweg 
auch  „relative"  (subjektive)  Grundhandels- 
geschäfte.  Kaufmann  ist,  wer  diese  Handels- 

geschäfte gewerbsmäßig  betreibt  (z.  T. 
müssen  noch  andere  Voraussetzungen,  z.  B. 
Registereintrag,  erfüllt  sein).  Vorbildlich 
geworden  sind  vor  allem  der  französische 
Code  de  commerce  von  1807  (1808)  und  das 
wiederum  von  diesem  in  vielen  Beziehungen 
abhängige,  in  anderen  wichtigen,  selbständige 
und  ihm  überlegene  ADHGB.  Die  meisten 
Gesetzbücher  enthalten  nach  dem  franzö- 

sischen oder  deutschen  Vorbild  einen  mehr 

oder  weniger  reich  ausgestatteten  Katalog 
von  Grundhandelsgeschäften.  Dem  Be- 

dürfnis nach  Einbeziehung  der  Urproduktion 
und  anderer  Zweige  des  modernen  gewerb- 

lichen Großbetriebes  ist  teils  gewohnheits- 
rechtlich, teils  durch  Katalogerweiterungen 

Rechnung  getragen  worden.  Manche  Gesetz- 
bücher haben  durch  eine  Generalklausel  zu 

helfen  versucht,  z.  B.  das  spanische  HGB. 
Art.  2,  Abs.  2:  „die  in  diesem  Gesetzbuch 

enthaltenen,  sowie  alle  analoger  Natur"; 
ähnlich  im  italienischen  Art.  4,  rumänischen 
Art.  4,  portugiesischen  Art.  2.  In  Deutsch- 
Oesterreich  plant  man  eine  Reform  des  hier 
bisher  geltenden  ADHGB.  Man  scheint  sich 
enger  an  das  geltende  deutsche  HGB.  an- 

lehnen zu  wollen. 

Die  gesetzlichen  Regeln  über  Handels- 
geschäfte (ob.  4)  stimmen,  auch  abgesehen 

von  unmittelbaren  Entlehnungen,  bei  der 
Neigung  des  Handelsrechts  zu  international 
gleichartigen  Bildungen  in  vielen  Bezie- 

hungen überein;  im  einzelnen  bestehen  frei- 
lich nicht  unerhebliche  Verschiedenheiten. 
Das  englische  Mutterland  und  die 

Vereinigten  Staaten  von  Amerika 
besitzen  kein  HGB.,  wohl  aber  Sonder- 

gesetze für  einzelne  handelsrechtliche  Ma- 
terien. Die  Schweiz  vereinigt  bürgerliches 

und  Handelsrecht  in  einem  Gesetzbuch 

(Bundesgesetz  über  das  Obligationsrecht, 
jetzt  angegliedert  dem  Zivilgesetzbuch):  es 

folgt  dem  subjektiven  Prinzip.  Besondere 
gesetzliche,  insbesondere  allgemeine 
Regeln  über  Handelsgeschäfte  fehlen  in 
diesen  Rechten. 

Literatur:  Hand-  u.  Lehrbücher:  Hdb.  d. 
gesamten  Handelsrechts,  herausg.  von  V. 
Ehrenberg,  seit  1918,  Bd.  I.  Allgem. 
Einl.  S.  Iff.  —  Ehrenberg  —  S.  279ff.  (Lit.- 
Nachiv.  z.  ADHGB.  u.  HGB.).  —  Rehme  — ; 
Bd.  II,  1,  S.  Iff.,  77 ff.  —  Ehren 
berg  —  ;  Bd.  IV,  2,  S.  Iff.:  Die  Handels- 

geschäfte: Allgem.  Grunds.  —  Brodmann 
— .  —  C.  Wieland.,  Handelsrecht  {im  Hdb. 
d.  Rechtswissenschaft  begr.  v.  Binding,  herausg. 
v.  Oetker,  3.  Abt.,  1.  Teil)  I.  1921,  S.  59ff., 

82 ff.,  3 ff.  —  Lehrbücher:  CosacJc»,  1920, 
S.  Ziff.,  109  ff.,  US  ff.  —  Gareis»,  1909, 
8.  36ff.,  46 ff.,  345 ff.  —  J.  v.  Gier  ice,  (Grwndr. 
d.    RechUw.-sch.    VI)   1921   S.    Iff.,    18ff.,    313ff. 
—  K.  Lehmann2,  1912,  S.  63ff.,  95ff., 
508 ff.  3,  1921;  herausg.  von  II .  Hoeniger  (im 
Ersch.)  I.  8.  4H%,  68/71,  Iff.,  43  Q.  —  Müller- 
Erzbach,  I,  1921,  S.  76/8.  —  Kommentare: 
Düringer-Hachenburg  l,  I,  1908,  §§  Iff.,  II, 

WO,  S.  Stf.  u.  §§  S4Sff,  III,  1913,  8.  Iß',  u.  §§  373ff. 
—  K.  Lehmann,  I  2,  §§  Iff'.  —  Staub 
(Könige,  Pcnner,  Bondi)  l0,  I,  §  Iff.,  II,  §§  34s ff. 
—  (Monographisch):  M.  Wolff,  Zeitschr.  f.  d. 
ges.  HR.  47,  1898,  S.  247 ff.  u.  Festg.  d.  jur. 
Fak.  Berlin  f.  O.  Gierke  If,  1910,  S.  115  ff.  — 
A  11 's  län  di  sc  lies  HR.:  Borchardt,  Handels- 

gesetze des  Erdballs  3,  seil  1906 ;  Uebersicht en 
von  P.  Rehme  in  Ehrenberg,  Hdb.  I,  S.  286 ff. 
11.  Widand  a.  a.  O.  §  7.  —  Internationales 
HR. :  v.  Bar,  in  Ehrenberg,  Hdb.  I,  S.  328/9 

und  3.r>7 ff. ;  allgemein  orientierende  Uebersicht 
mit  Literaturnachweisen  auch  bei  Neumeyer  im 
Wörterbuch  des  Staats-  u.  Verwaltungsrechts 
(Stengel- Fleischmann)  II  *,  1913,  S.  438  ff. 

Friedrich  Klausing. 

Handelsgesellschaften. 
I.  Die  Formen  der  Handelsgesell- 

schaften. II.  Volkswirtschaftliche 
BedeutungderHandelsgesellschaften. 

I. 

Die    Formen    der    Handelsgesellschaften. 

A.  Begriffliche  Abgrenzung  der  Han- 
delsgesellschaften. B.  Die  offene  Han- 

delsgesellschaft und  die  Kommandit- 
gesellschaft. I.  Geschichte.  1.  Offene 

Handelsgesellschaft.    2.  Kommanditgesellschaft. 
II.  Rechtsnatur.  1.  Charakter  als  Abart  der 

Gesellschaft  des  bürgerlichen  Rechts.  2.  Die  Ge- 
sellschaft als  gegenseitiger  Vertrag.  3.  Kauf- 

mannseigenschaft bei  der  offenen  Handelsge- 
sellschaft und  bei   der  Kommanditgesellschaft. 

III.  Begriff,  Entstehung  und  Wirksamkeit 
nach  außen.  1.  Begriff.  2.  Entstehung.  3. 
Wirksamkeit  nach  außen.  4.  Wirkungen  nach 

außen  für  nicht  zur  Entstehung  gelangte  Ge- 
sellschaften (Pseudogesellschaften).  IV.  Innere 

Rechtsverhältnisse.  1.  Die  Regelung  des 
Innenverhältnisses.  2.  Die  verschiedenen 

Beziehungen  unter  den  Gesellschaftern.  3. 
Willensbildung.  a)  Gesellschafterbeschlüsse, 
b)     Geschäftsführung.       4.     Konkurrenzverbot. 

Handwörterbuch  der  Staatswissenscbafcen.    i.  Aull.    Bd.  V. 
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5.  Vermögensgemeinschaft.  a)  Gesellsehafts- 
vermögen  und  Kapitalanteile.  b)  Beiträge 
und  Ersatzleistungen.  6.  Bilanz,  Gewinn  und 
Verlust,  Entnahmen.  V.  Aeußere  Rechts- 

verhältnisse. 1.  Geschlossenheit  der  Gesell- 
schaft nach  außen.  2.  Geschlossenheit  des  Ge- 

sellschaftsvermögens. 3.  Vertretung.  4.  Gesell- 
schaftsschulden und  persönliche  Haftung.  VI. 

Mitgliederwechsel.  1.  Eintritt  eines  Gesell- 
schafters. 2.  Einrücken  der  Erben.  3.  Aus- 

scheiden eines  Gesellschafters.  VII.  Beendi- 
gung der  Gesellschaft.  1.  Auflösungs- 

gründe. 2.  Wirkung  der  Auflösung.  3.  Liqui- 
dation. 4.  Verjährung.  VIII.  Wirtschaftliche 

Bedeutung  der  offenen  Handelsgesell- 
schaft und  der  Kommanditgesellschaft. 

C.  Die  Gesellschaft  des  bürgerlichen 
Rechts  im  Handelsverkehr. 

A.  Begriffliche  Abgrenzung  der 
Handelsgesellschaften. 

Handelsgesellschaften  im  allgemein  wirt- 
schaftlichen Sinne  sind,  wie  sich  schon  aus 

der  Bezeichnung  ergibt,  diejenigen  Gesell- 
schaftsformen, die  sich  neben  den  Asso- 
ziationsformen des  allgemeinen  Bechtsver- 

kehrs  speziell  für  die  Zwecke  von  Handel 
und  Gewerbe  entwickelt  haben.  Das  rö- 

mische Becht  kannte  noch  keine  solchen 

besonderen  Organisationsformen  für  Han- 
delszwecke. Sozietät  und  Körperschaft 

bildeten  die  beiden  alleinigen  Grundtypen, 
in  denen  sich  das  römische  Gesellschafts- 

wesen vollzog.  Demgegenüber  hat  die  Viel- 
gestaltigkeit des  Verbardslebens,  das  auf 

dem  germanischen  Bechtsboden  erblühte, 
hier  und  ebenso  im  mittelalterlichen  Italien 

bald  auch  zur  Bildung  spezifischer  Gesell- 
schaftsformen für  Handel  und  Gewerbe  ge- 

führt. Ursprünglich  noch  zum  Teil  auf  ge- 
nossenschaftlicher Basis  entstanden,  haben 

diese  spezifischen  Handelsgesellschaften  dann 
unter  dem  kapitalistischen  Wirtschaftssystem 
den  Charakter  ausgesprochener  Erwerbs- 

gesellschaften erhalten.  Als  solche  spezifisch 
handelsrechtliche  Erwerbsgesellschaften  hatte 
das  alte  HGB.  in  einem  besonderen 
Buche  die  offene  Handelsgesellschaft,  die 
Kommanditgesellschaft,  als  Unterart  von 
ihr  die  Kommanditgesellschaft  auf  Aktien, 
und  schließlich  die  Aktiengesellschaft  ge- 

regelt und  diese  Gesellschaften  unter  der  Be- 
zeichnung „Handelsgesellschaften"  zusam- 

mengefaßt. Das  gemeinsame  Merkmal  war 
der  Betrieb  eines  Handelegewerbes  unter 
gemeinschaftlicher  Firma.  Die  Unterschiede 
lagen  in  der  Organisation,  namentlich  in  der 
Haftung.  Ein  weiteres  Buch  des  alten  HGB. 
handelte  dann  „von  der  stillen  Gesellschaft 
und  von  der  Vereinigung  zu  einzelnen 
Handelsgeschäften  für  gemeinsame  Bech- 
nung".  Hier  fehlt  das  Merkmal  des  Betriebs 
eines  Handelsgewerbes  unter  gemeinschaft- 

licher Firma.  Stille  Gesellschaft  und  Ge- 
legenheitsgesellschaften   wurden    daher    aus 

dem  Begriff  der  Handelsgesellschaften  aus- 
genommen. In  der  Folge  wandelte  sich  dann 

der  Begriff  der  Handelsgesellschaften  inso- 
fern, als  für  die  Aktiengesellschaften  und 

Kommanditgesellschaften  auf  Aktien  und 
ebenso  auch  für  die  neu  hinzutretende  Form 
der  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung 
von  dem  Erfordernis  des  Betriebs  eines 
Handelsgewerbes  Umgang  genommen  und 
die  Verwendung  dieser  Gesellschaftsformen 
auch  für  andere,  sogar  nicht  wirtschaftliche 
Zwecke  zugelassen  wurde.  Damit  ist  auch 
der  Begriff  der  Handelsgesellschaften  ein 
weiterer  geworden.  Das  Merkmal  des  Betriebs 
eines  Handelsgewerbes  ist  weggefallen.  Was 
jetzt  noch  die  unter  den  Begriff  der  Handels- 

gesellschaften fallenden  Gesellschaftsformen, 
nämlich  die  offene  Handelsgesellschaft,  die 
Kommanditgesellschaft,  die  Aktiengesell- 

schaft, die  jetzt  gleichgeordnete  Kommandit- 
gesellschaft auf  Aktien  und  die  Gesellschaft 

mit  beschränkter  Haftung  gemeinsam  ver- 
bindet, ist  nur  noch  das  äußere  Kriterium 

der  Organisation  unter  einer  gemeinschaft- 
lichen ins  Handelsregister  eingetragenen 

Firma.  Dieses  Kriterium  fehlt  bei  der  stillen 
Gesellschaft.  Sie  ist  daher  auch  nach  dem 
jetzigen  HGB.  keine  Handelsgesellschaft. 
Die  Gelegenheitsgesellschaften  sind  im  jetzi- 

gen HGB.  überhaupt  nicht  mehr  geregelt, 
da  sie  nunmehr  eine  Unterform  der  Gesell- 

schaft des  bürgerlichen  Bechts  sind.  Das 
das  Handelsgesellschaftsrecht  behandelnde 
II.  Buch  des  jetzigen  HGB.  ist  daher  be- 

titelt: „Handelsgesellschaften  und  stille  Ge- 
sellschaften", und  regelt  als  Handelsgesell- 

schaften die  offene  Handelsgesellschaft,  die 
Kommanditgesellschaft,  die  Aktiengesell- 

schaft und  die  Kommanditgesellschaft  auf 
Aktien,  während  für  die  Gesellschaft  mit  be- 

schränkter Haftung  das  besondere  GmbHG. 
v.  20./IV.  1892  gilt,  das  aber  in  §  13  Abs.  3 
die  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung 
ausdrücklich  zu  einer  Handelsgesellschaft 
im  Sinne  des  HGB.  erklärt. 

Die  nunmehrigen  fünf  Handelsgesell- 
schaften zerfallen  dem  Wesen  nach  wieder 

in  zwei  Gruppen.  Bei  der  Gruppe  der  Per- 
sonalgesellschaften, zu  denen  die  offene 

Handelsgesellschaft  und  die  Kommandit- 
gesellschaft gehört,  ist  das  Verhältnis  der 

Gesellschafter  zur  Gesellschaft  der  Begel 
nach  ein  persönliches,  die  Leistung  der 
Gesellschafter,  mag  sie  in  Arbeit,  Kapital 
oder  Kredit  bestehen,  trägt  einen  persön- 

lichen Charakter  und  demgemäß  ist  auch 
der  ganze  Aufbau  der  Gesellschaft  indi- 

vidualistisch gestaltet.  Demgegenüber  ist 
bei  der  Gruppe  der  Kapitalgesellschaften 
das  Verhältnis  des  Gesellschafters  zur  Gesell- 

schaft, auch  das  Leistungsverhältnis,  grund- 
sätzlich ein  von  persönlichen  Momenten  los- 
gelöstes, und  daher  auch  der  ganze  Aufbau 
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ein  unpersönlicher,  kapitalistischer.  Am 
reinsten  tritt  dieser  kapitalistische  Charakter 
bei  der  Aktiengesellschaft  hervor,  bei  der 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  bereits 
vermischt  mit  einem  individualistischen  Ein- 

schlag, nämlich,  soweit  das  Verhältnis  der 
persönlich  haftenden  Gesellschafter  in  Frage 
kommt,  am  schwächsten  bei  den  Gesell- 

schaften mit  beschränkter  Haftung,  bei  denen 
das  Verhältnis  der  Gesellschaften  unter 
Umständen  schon  in  einer  den  Personal- 
gesellsohaften  nahekommenden  Weise  per- 

sönlich gestaltet  werden  kann.  Je  nach  der 
mehr  persönlichen  oder  mehr  kapitalistischen 
Struktur  der  verschiedenen  Gesellschafts- 

formen ändert  sich  auch  die  Kreditbasis. 
Es  läßt  sich  in  dieser  Beziehung  allgemein 
sagen,  daß,  je  mehr  sich  der  persönliche 
Zusammenhang  zwischen  Gesellschaft  und 
Gesellschafter  verflüchtigt,  in  demselben 
Maße  die  realen  Kautelen  organisatorischer 
Art  sich  steigern.  Dies  gilt  sowohl  für  das 
Kreditverhältnis  nach  außen,  wie  für  das 
in  der  gesellschaftlichen  Beteiligung  selbst 
steckende  kreditorische  Moment.  In  der 
wirtschaftlichen  Praxis  kommen  neben  den 

ausgesprochenen  Personal-  und  Kapital- 
gesellschaften auch  Zwitterformen  vor.  Es 

können  die  dehnbaren  Formen  der  handels- 
rechtlichen Personalgesellschaften  auch  für 

Assoziationen  von  wirtschaftlich  mehr  kapi- 
talistischem Charakter  verwendet  werden 

und  umgekehrt.  Hierbei  spielen  namentlich 
oft  steuerrechtliche  Gründe  eine  Rolle.  Die 
Gruppe  der  Kapitalgesellschaften  wird  an 
anderer  Stelle  des  Handwörterbuchs  be- 

handelt. (Vgl.  über  Aktiengesellschaften  und 
über  Kommanditgesellschaften  auf  Aktien 
den  Art.  „Aktiengesellschaften",  über  die 
Gesellschaften  mit  beschränkter  Haftung  den 
Art.  „Gesellschaften  mit  beschränkter  Haf- 

tung".) Die  folgende  Darstellung  beschränkt 
sich  daher  auf  die  beiden  Personalgesell- 

schaften des  Handelsrechts,  die  offene  Han- 
delsgesellschaft und  die  Kommanditgesell- 

schaft. Daran  schließen  sich  einige  Be- 
merkungen über  die  Verwendung  der  Gesell- 

schaft des  bürgerlichen  Rechts  im  Handels- 
verkehr. 

B.  Die  offene  Handelsgesellschaft 
und  die  Kommanditgesellschaft. 

I.  Geschichte. 

1.  Offene  Handelsgesellschaft.  Die  Anfänge 
der  offenen  Handelsgesellschaft  reichen  in 
die  Zeit  der  italienischen  Kommunen  des  12. 
Jahrh.  und  in  das  germanische  Mittelalter  zurück 
und  weisen  ähnliche  patriarchalische  Züge  auf,  wie 
die  ersten  Formen  der  römischen  societas,  der 
ältesten  unserer  heutigen  Erwerbsgesellschaften. 
Das  Bedürfnis  nach  gesellschaftlicher  Vereinigung 
wächst  zuerst  aus  der  Familie.  Die  Familien- 

gemeinschaft wird  über  den  Tod  des  Vaters  fort- 
gesetzt. So  entsteht  im  römischen  Recht  als 

erste  Form  der  societas  das  consortium  frater- 

num,  die  Haus-  und  Wirtschaftsgemeinschaft  der 
Kinder  und  gewisse  familiäre  Züge  wie  das  beni- 
fizium  competentiae  behält  die  römische  societas 
auch  in  ihrer  späteren  Entwicklung.  Denselben 
Charakter  einer  Familien-  und  Hausgemeinschaft 
haben  nun  auch  die  ersten  offenen  Handels- 

gesellschaften in  den  italienischen  Kommunen 
des  Mittelalters.  So  ist  in  den  Florentiner  Sta- 

tuten aus  dem  Anfang  des  14.  Jahrh.  häufig  von 
dem  fratres  communiter  viventes  et  eandem 
mercantiam  et  artem  exercentes  die  Rede.  Auch 
der  Name  Compagnia  (Brotgemeinschaft)  deutet 
auf  diesen  Ursprung  hin.  Und  zu  gleichen  Wur- 

zeln führen  auch  die  älteren  germanischen  Auf- 
zeichnungen. Auch  bei  den  germanischen  Gan- 

erbschaften wird  häufig  die  Gemeinschaft  „um 

Asche  und  Tisch",  um  „Tuch  und  Tisch"  von  den 
Kindern  fortgesetzt.  So  entstehen  auch  hier  auf 
dem  Boden  der  Familie  die  ersten  Anfänge  einer 
auch  nach  außen  hervortretenden  Gesellschaft, 
nachdem  sich  Rechtsformen  für  eine  stille  ge- 

sellschaftliche Beteiligung  schon  vorher  ent- 
wickelt hatten.  Solche  Familienkonsortien  blei- 

ben nicht  auf  den  Haushalt  beschränkt,  sondern 
umfassen  auch  Besitz,  Arbeit,  gewerbliche  und 
kommerzielle  Unternehmungen.  Die  gemein- 

same Hauswirtschaft  bildet  jedoch  zunächst  die 
Grundlage,  an  die  sich  Arbeits-  und  Geschäfts- 

gemeinschaft anschließen.  Die  Gemeinschaft  geht 
auf  gemeinsamen  Gedeih  und  Erwerb.  Dies 
führt  von  selbst  zum  Füreinandereinstehen  der 
Gemeinschafter  auch  nach  außen  und  damit  zur 
solidarischen  Haftung  der  einzelnen  Konsorten. 
Die  deutschen  Quellen  des  früheren  Mittelalters 
enthalten  allerdings  zunächst  nur  eine  Regelung 
des  Innenverhältnisses  und  erwähnen  von  einer 

solidarischen  Haftung  noch  nichts.  Dagegen  er- 
scheint in  Italien  schon  bald  die  solidarische  un- 

beschränkte Haftung  der  Konsorten  als  natur- 
gemäße und  so  selbstverständliche  Folge  dieser 

patriarchalischen  Gemeinschaft,  daß  der  Kon- 
sorte, der  die  Haftung  nicht  übernehmen  will, 

dies  öffentlich  verkünden  muß.  Der  Ausdruck 

„Sozius  palam"  findet  sich  zum  ersten  Male  in dem  statuta  domus  mercatorum  von  Verona 
v.  1318.  Von  da  an  beschäftigen  sich  italienische 
Theorie  und  italienische  Praxis  eingehend  mit  der 
näheren  Ausprägung  der  solidarischen  Haftung. 
Allmählich  löst  sich  dann  in  Italien  und  im  Nor- 

den das  Gesellschaftsgebilde  von  dem  patri- 
archalischen Boden.  Auch  Familienfremde  kön- 

nen Konsorten  werden.  An  Stelle  der  Familien- 
gemeinschaft treten  mit  der  Zeit  Arbeits-  und 

Geschäftsgemeinschaften  und  der  Geist  der 
Brüderlichkeit  schwindet  vor  den  stärker  wer- 

denden Geschäftsinteressen.  Vor  allem  ist  es 
das  Zunehmen  der  Geldwirtschaft  und  die  da- 

durch veränderte  wirtschaftliche  Entwicklung, 
welche  auf  die  alten  Familienverfassungen  ein- 

wirkt ur.d  den  Gemeinschaften  immer  mehr 

geschäftlichen  und  damit  auch  mehr  vertrags- 
mäßigen Charakter  gibt.  Mit  den  gleichzeitig 

um  sich  greifenden  Ideen  des  römischen  Rechts 
gewinnt  dann  auch  die  zur  Erwerbsgesellschaft 
gewordene  römische  societas  Einfluß  auf  die 
Rechtsentwicklung  und  daneben  färbt  auch  die 
mehr  merkantile  Natur  der  älteren  italienischen 

und  deutschen  Gesellschaftsarten,  der  colle- 

gantia  und  der  wedderleginge  auf  die  neu  ent- standene offene  Handelsgesellschaft  ab.  So 
formt  sich  allmählich  die  offene  Handelsgesell- 



52 Handelsgesellschaften  (Die  Formen  der  Handelsgesellschaften) 

schaftTzu  ihrer  heutigen  Gestalt  um,  und  zwar 
zunächst  in  Italien  und  dann  im  15.  und  16. 
Jahrh.  auch  in  Deutschland.  Dabei  ist  die  Ent- 

wicklung eine  rein  gewohnheitsrechtliche,  vom 
Leben  und  seinen  Bedürfnissen  unmittelbar  be- 

stimmte. Was  sich  aus  den  wirtschaftlichen  und 
sozialen  Zuständen  im  Handel  und  Handwerk, 
im  Geldverkehr  und  sonstigen  Geschäftsverkehr 
als  notwendig  erweist,  wird  zur  Geschäfts-  und 
allmählich  zur  Rechtsregel.  So  sind  die  meisten 
der  heutigen  Züge  der  offenen  Handelsgesell- 

schaft unmittelbar  aus  den  tatsächlichen  Lebens- 
bedürfnissen heraus  entstanden.  Gesetzliche 

Regelung  fand  die  offene  Handelsgesellschaft 
zum  ersten  Male  in  der  Ordonnance  sur  le  com- 

merce des  Ludwig  XIV.  v.  1673  als  socißte'  g6n6- rale,  während  sie  der  code  de  commerce  v.  15./IX. 
1807  als  societ^  en  nom  collectif  bezeichnet.  Ihm 
folgen  die  meisten  Gesetzbücher.  Die  heutige 
Bezeichnung  des  deutschen  Rechts  als  „offene 

Handelsgesellschaft"  wird  schon  im  Preuß. 
Entwurf  z.  allgem.  DHGB.  angewandt.  Das 
Ergebnis  der  Entwicklung  ist  in  den  verschie- 

denen Staaten  ein  ähnliches.  Doch  wird  in  der 
romanischen  Theorie  die  offene  Handelsgesell- 

schaft überwiegend  als  juristische  Person  auf- 
gefaßt und  auch  in  verschiedenen  Gesetzbüchern 

als  solche  behandelt  (z.  B.  im  belgischen  G.  v. 
18./V.  1873).  Der  gegenteiligen  Regelung  im 
deutschen  Recht  entspricht  die  partnership 
des  englischen  Rechts,  die  holländische  Anschau- 

ung, ferner  die  des  Schweizer  OR.,  des  ungar. 
HGB.  und  des  schwedischen  G.  v.  28./VI.  1895. 

2.  Kommanditgesellschaft.  Die  Wurzeln  der 
Kommanditgesellschaft  liegen,  wie  die  der 
stillen  Gesellschaft,  in  der  Kommenda  des  früh- 

mittelalterlichen Italien  und  im  Sendevertrag  des 
germanischen  Rechts.  Aehnlich  wie  schon  in  Rom 
die  Bestellung  eines  Gewaltunterworfenen  zur  Be- 

treibung des  Seehandels  für  den  Herren  vorkam 
(actio  institutoria),  so  wurde  es  auch  im  Mittel- 

alter üblich,  einem  Beauftragten  ein  Schiff  oder 
Waren  anzuvertrauen,  um  damit  in  der  Fremde 
zu  wirtschaften.  Es  handelt  sich  also  zunächst  um 

ein  Vollmachtsverhältnis.  Der  Empfänger  des  an- 
vertrauten Gutes  (tractator)  trieb  die  Geschäfte 

für  Rechnung  des  Geschäftsherrn  (commen- 

dator)  und  erhielt  wie  ein  commis  interesse'  einen Gewinnanteil  als  Vergütung  für  seine  Tätigkeit. 
Aus  dieser  ältesten  Form  der  commenda,  des 
deutschen  Sendevertrags  entwickelte  sich  aber 
bald  eine  andere,  nämlich  in  den  Mittelmeer- 

ländern die  sozietas  maris  oder  collegantia,  im 
deutschen  Hansagebiet  die  wedderleginge.  Der 
Traktator  übernahm  zunächst  einen  Teil  der 

Reise-  und  Betriebskosten,  später  einen  Anteil  des 
Betriebskapitals  und  wurde  dadurch  allmählich 
vom  Gehilfen  zum  Geschäftsteilnehmer.  Das 
bisherige  Vollmachtsverhältnis  wandelte  sich 
in  ein  Gesellschaftsverhältnis  und  zwar  ent- 

weder, wie  namentlich  in  den  romanischen  Län- 
dern, in  der  Weise,  daß  beide  Teile  nach  außen 

als  Geschäftsherr  auftreten  und  eine  Gesell- 
schaftsfirma annehmen  (societas  in  accomenda) 

oder  aber  auch  in  der  Form  der  nach  außen  nicht 

hervortretenden,  also  stillen  Beteiligung  (parti- 
cipatio).  Eine  solche  stille  Gewinnbeteiligung 
für  hingegebenes  Kapital  war  auch  nach  ka- 

nonischem Recht  zulässig,  sofern  nicht  jede 
Verlusttragung  für  den  Kapitalisten  ausge- 

schlossen wurde.    Bei  der  anderen  Form,  der  Be- 

teiligung auch  nach  außen,  wurde  der  Traktator 
immer  mehr  zur  Hauptperson.  Um  seine  Arbeits- 

kraft, als  den  geschäftlichen  Mittelpunkt,  grup- 
pierten sich  bei  Ausdehnung  des  Unternehmens 

nicht  nur  ein,  sondern  mehrere  kapitalistische 
Mitunternehmer,  die  aber  in  der  Geschäfts- 

führung selbst  nun  hinter  dem  Traktator  als  dem 
eigentlichen  Leiter  des  Unternehmens  zurück- 

treten. Nun  blieb  diese  Gesellschaftsform  auch 
nicht  mehr  auf  den  Seehandel  beschränkt.  Land- 

handel und  Bankgeschäfte  wurden  in  solchen 
Gesellschaften  betrieben,  Personen  aller  Stände 
beteiligten  sich  an  ihnen  mit  Kapitaleinlagen. 
So  ist  allmählich  die  Kommanditgesellschaft  in 
ihrer  heutigen  Struktur  entstanden,  als  eine 
Personalgesellschaft,  bei  der  neben  dem  bzw. 
den  geschäftsführenden  und  persönlich  haften- 

den Gesellschaftern  andere  Gesellschafter  sich 
zwar  auch  nach  außen  als  Mitunternehmer  an 

der  Gesellschaft  beteiligen,  aber  unter  Be- 
schränkung ihrer  Haftung  auf  die  übernommene 

Kapitaleinlage  und  ihrer  geschäftlichen  Mit- 
arbeit auf  eine  gewisse  Kontrolltätigkeit.  In 

Frankreich  hat  diese  Gesellschaftsform  als  so- 

cuHe"  en  commandite  zunächst  in  den  Ordo- 
nanzen  von  1673,  dann  durch  den  Code  de  com- 

merce gesetzliche  Regelung  gefunden,  während 
die  stille  Beteiligung  nur  als  Unterart  des  Dar- 

lehens behandelt  wurde.  In  Deutschland  hat 
gerade  die  Form  der  stillen  Beteiligung  zunächst 
überwogen.  Das  alte  HGB.  hat  aber  dann  beide 
Formen  normiert  und  die  Kommanditgesell- 

schaft neben  der  offenen  Handelsgesellschaft  zur 

Hauptform  der  handelsrechtlichen  Personal- 
gesellschaften gemacht,  während  es,  wie  auch 

das  jetzige  HGB.,  die  stille  Gesellschaft  als  be- 
sondere, nicht  unter  den  Begriff  der  Handels- 

gesellschaften fallende  handelsrechtliche  Gesell- 
schaftsform behandelt  und  regelt. 

II.  Rechtsnatur. 

1.  Charakter  als  Abart  der  Gesell- 
schaft des  bürgerlichen  Rechts.  Offene 

Handelsgesellschaft  und  Kommanditgesell- 
schaft sind  Abarten  der  Gesellschaft 

des  bürgerlichen  Rechts.  Dies  kommt 
dadurch  klar  zum  Ausdruck,  daß  das 
HGB.  wohl  eine  Reihe  besonderer  Be- 

stimmungen für  beide  Gesellschaftsformen 
aufstellt,  im  übrigen  aber  auf  das  bürgerliche 
Gesellschaftsrecht  verweist  (§  105  Abs.  2 
HGB.).  Damit  ist  auch  klargestellt,  daß 
nach  dem  System  des  geltenden  Rechts  die 
offene  Handelsgesellschaft  und  die  Kom- 

manditgesellschaft keine  juristischen  Per- 
sonen sind,  auch  keine  sog.  relativen  juristi- 
schen Personen.  Sie  sind  vielmehr  nach  dem 

deutschrechtlichen  Prinzip  der  gesamten 
Hand  zusammengefaßte  Personenver- 

einigungen, Gesamthandsaußengesell- 
schaften  mit  einem,  zwar  im  Eigentum  der 
Gesellschafter,  aber  zu  Gesellschaftszwecken 
gebundenen  Gesellschaftsvermögen.  Dabei 
ist  die  Verbundenheit  zur  gesamten  Hand 
noch  eine  stärkere  wie  bei  der  Gesellschaft 

des  bürgerlichen  Rechts.  Die  dauernde  Ver- 
einigung zu  einem  gemeinsamen  Handels- 

gewerbebetrieb,  die  daraus  sich  ergebende 
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Erwerbs-  und  Arbeitsgemeinschaft  verknüpft 
die  Gesellschafter  noch  stärker  miteinander, 
als  bei  der  bürgerlichen  Gesellschaft  und 
führt  auch  zu  noch  strengerer  Geschlossen- 

heit des  Gesellschaftsvermögens.  Beides 
kommt  äußerlich  in  der  gemeinsamen  Ge- 

sellschaftsfirma zum  Ausdruck,  unter  der 
die  Vereinigung  nach  außen  wie  eine  selb- 

ständige Person  auftritt.  Der  stärkere 
Grad  der  Geschlossenheit  des  Gesellschafts- 

vermögens führt  z.  B.  zur  Zulassung  eines 
besonderen  Konkursverfahrens  über  das 
Gesellschaftsvermögen.  Die  persönlich  starke 
Verbundenheit  der  Gesellschafter  mit  der 
Gemeinschaft  tritt  bei  der  offenen  Handels- 

gesellschaft noch  ganz  besonders  in  der 
persönlich  unbeschränkten  und  unbeschränk- 

baren Haftung  aller  Gesellschafter  gegen- 
über den  Gesellschaftsgläubigern  hervor. 

Jeder  Gesellschafter  setzt  damit  seine  ganze 
vermögensrechtliche  Persönlichkeit  für  die 
Gemeinschaft  ein.  Er  stellt  also  der  Gesell- 

schaft in  erster  Linie  seinen  Personalkredit 

zur  Verfügung,  daneben  regelmäßig  auch 
noch  Kapital  oder  Arbeit  oder  beides  zu- 

gleich. Bei  der  Kommanditgesellschaft  setzt 
nur  einer  oder  einige  der  Gesellschafter  sich 
in  dieser  Weise  ganz  für  die  Gemeinschaft 
ein.  Die  anderen,  die  Kommanditisten, 
stellen  der  Gesellschaft  in  der  Form  der 

Kapitaleinlage  und  der  beschränkten  Haf- 
tungsübernahme nur  einen  Teil  ihrer  Ver- 

mögensrecht liehen  Persönlichkeit  zur  Ver- 
fügung. Insofern  ist  die  Kommanditgesell- 

schaft eine  modifizierte  offene  Handels- 
gesellschaft, auf  die  die  Vorschriften  der 

offenen  Handelsgesellschaft  subsidiär  An- 
wendung finden  (§  161  Abs.  2  HGB.).  Sie 

weicht  insofern  von  der  rein  individualisti- 

schen und  personalistischen  offenen  Handels- 
gesellschaft ab,  als  die  Beteiligung  der 

Kommanditisten  ein  personalistisch-kapi- 
talistisches  Gepräge  hat. 

2.  Die  Gesellschaft  als  gegeseitiger 
Vertrag.  Da  offene  Handelsgesellschaft  und 
Kommanditgesellschaft  ihrer  Rechtsnatur 
nach  Gesellschaften  sind,  so  müssen  sie  auf 

vertraglichem,  wenn  auch  stillschweigen- 
dem Zusammenschluß  beruhen. 

Dieser  Zusammenschluß  muß  ein  gesell- 
schaftlicher sein.  Er  muß  auf  der  Vereinigung 

von  Leistungen  zu  einem  gemeinsamen  Zwecke 
und  zwar  zum  gemeinsamen  Betrieb  eines  Han- 

delsgewerbes gerichtet  sein.  Daraus  ergibt  sich 
die  Abgrenzung  gegenüber  den  Austausch- 

verträgen, insbesondere  den  Darlehens-,  Dienst- 
und Kommissionsverhältnissen.  Möglich  ist 

natürlich  eine  doppelte  Rechtsstellung  eines 
Gesellschafters  z.  B.  in  der  Weise,  daß  er  neben 
seiner  gesellschaftlichen  Beteiligung  der  Gesell- 

schaft ein  Darlehen  gewährt.  Als  Gesellschaft 
ist  sowohl  die  offene  Handelsgesellschaft  wie  die 
Kommanditgesellschaft  ein  gegenseitiger  Ver- 

trag der  Gesellschafter.  Die  Gegenseitigkeit  be- 
steht dabei  jeweils  zwischen  einer  Leistung  und 

allen  übrigen  Leistungen.  Es  entsteht  daher  die 
Verpflichtung  eines  Gesellschafters  nur,  wenn 
auch  die  aller  übrigen  zur  Entstehung  gelangt. 
Es  kann  ferner  bei  gleichzeitiger  Leistungspflicht 
jeder  Gesellschafter  die  Einrede  des  nicht  erfüllten 
Vertrags  geltend  machen,  wenn  einer  der  anderen 
Gesellschafter  nichterfüllt.  Es  finden  ferner  auch 
hinsichtlich  der  nachträglichen  Unmöglichkeit  und 
des  Vorzuges  die  Vorschriften  über  gegenseitige 
Verträge  (§  320ff.  BGB.)  Anwendung,  modi- 

fiziert allerdings  teils  durch  die  gesellschafts- 
reclit liehen  Sondervorschriften  wie  z.  B.  des 
Kündigungsrechts  bei  Unmöglichwerden  einer 
Gesellschafterverpflichtung,  teils  durch  den  Um- 

stand, daß  eine  bereits  in  Vollzug  gesetzte  Ge- 
sellschaft regelmäßig  nicht  ohne  weiteres  mit 

rückwirkender  Kraft  in  ihren  Rechtswirkungen 
beseitigt,  sondern  nur  für  die  Zukunft  aufge- 

hoben werden  kann. 

3.  Kaufmannseigenschaft  bei  der  offe- 
nen Handelsgesellschaft  und  bei  der  Kom- 

manditgesellschaft. Die  offene  Handelsge- 
sellschaft verleiht  allen  Gesellschaftern,  die 

Kommanditgesellschaft  nur  den  persönlich 
haftenden  Gesellschaftern,  nicht  den  Kom- 

manditisten, Kaufmannseigenschaft.  Die 
persönlich  haftenden  Gesellschafter  sind  als 
solche  Kaufleute.  Die  Kaufmannseigenschaft 
entsteht  aber  nicht  schon  mit  dem  Abschluß 
des  Gesellschaftsvertrags,  sondern  mit  dem 
Beginn  des  Betriebes.  Handelt  es  sich  nicht 
um  Unternehmungen  nach  §  1  des  HGB., 
50  entsteht  die  Kaufmannseigenschaft  erst 
mit  der  Eintragung  der  Gesellschaft  ins 
Handelsregister.  Auch  die  offene  Handels- 

gesellschaft und  die  Kommanditgesellschaft 
selbst  haben,  soweit  sie  im  Verkehr  unter 
ihrer  Firma  auftreten,  Kaufmannseigenschaft 

(vgl.  §  6  HGB.). 

III.  Begriff,  Entstehung  und  Wirksamkeit 
nach  außen. 

1.  Begriff.  Offene  Handelsgesellschaft  und 
Kommanditgesellschaft  sind  beide  begrifflich 
Gesellschaften,  deren  Zweck  auf  den  Betrieb 

eines  Handelsgewerbes  unter  gemeinschaft- 
licher Firma  gerichtet  ist.  In  diesem  be- 

sonderen Gesellschaftszweck,  also  dem  Be- 
trieb eines  Handelsgewerbes  unter  gemein- 

schaftlicher Firma,  liegt  das  Unterschei- 
dungsmerkmal gegenüber  der  Gesellschaft 

des  bürgerlichen  Rechts.  Weiteres  begriffs- 
wesentliches Moment  für  beide  Gesellschaften 

und  zugleich  das  Kriterium,  das  beide  von- 
einander scheidet,  ist  nun  aber  die  Gestaltung 

der  Haftung  nach  außen.  Bei  der  offenen 

Handelsgesellschaft  darf  bei  keinem  Gesell- 
schafter die  Haftung  gegenüber  den  Gesell- 

schaftsgläubigern beschränkt  sein.  Es  gibt 
bei  der  offenen  Handelsgesellschaft  nur  einer- 

lei Gesellschafter,  nämlich  solche,  die  unbe- 
schränkt und  unbeschränkbar  nach  außen 

haften.  Dagegen  ist  bei  der  Kommanditgesell- 
schaft die  Haftung  eines  oder  einiger  der  Ge- 

sellschafter gegenüber  den  Gesellschaftsgläu- 



54 Handelsgesellschaften  (Die  Formen  der  Handelsgesellschaften) 

bigern  auf  den  Betrag  einer  bestimmten  Ver- 
mögenscinlage  beschränkt,  während  der  oder 
die  übrigen  Gesellschafter  unbeschränkt  haf- 

ten. Die  Kommanditgesellschaft  muß  also 
zweierlei  Gesellschafter  haben,  unbeschränkt 
haftende  und  beschränkt  haftende.  Da  nur  der 
gemeinsame  Betrieb  eines  Handelsgewerbes 
unter  gemeinschaftlicher  Firma  Zweck  einer 
offenen  Handelsgesellschaft  oder  Komman- 

ditgesellschaft sein  kann,  sind  beide  Gesell- 
schaftsformen nicht  anwendbar  für  Per- 

sonenvereinigungen, die  überhaupt  kein  Ge- 
werbe, oder  zwar  ein  Gewerbe,  aber  kein 

Handelsgewerbe  im  Sinne  des  §  lff.  HGB. 
treiben,  oder  denen  als  Handwerker  oder 
Kleingewerbetreibende  das  Firmenrecht  ge- 

mäß §  4  HGB.  verschlossen  ist.  Solche  Zu- 
sammenschlüsse' haben,  wenn  sie  nicht  in bestimmten  anderen  Formen,  z.  B.  als 

Gesellschaften  mit  beschränkter  Haftung 
oder  als  Genossenschaften  erfolgen,  den 
Charakter  einer  bürgerlichen  Gesellschaft. 
Ist  aber  eine  Gesellschaft  als  offene  Handels- 

gesellschaft oder  Kommanditgesellschaft  ein- 
getragen, so  können  die  eingetragenen  Ge- 

sellschafter weder  unter  sich,  noch  einem 

dritten  gegenüber,  der  sich  auf  die  Ein- 
tragung beruft,  geltend  machen,  daß  das 

von  der  Gesellschaft  betriebene  Gewerbe 

kein  Handelsgewerbe  sei  oder  nur  hand- 
werksmäßigen oder  kleingewerblichen  Cha- 

rakter habe  (§  5  HGB.). 
2.  Entstehung.  Als  Gesellschaft  entsteht 

die  offene  Handelsgesellschaft  und  die  Kom- 
manditgesellschaft durch  Abschluß  eines 

gültigen  Gesellschaftsvertrags. 
Es  muß  eine  gültige  Willenseinigung  über 

den  Abschluß  einer  Gesellschaft  zum  Zwecke 

des  Betriebes  eines  Handelsgewerbes  unter  ge- 
meinschaftlicher Firma  vorliegen.  Sie  kann, 

wenn  nicht  aus  besonderen  Gründen,  z.  B.  wegen 
Einbringung  von  Grundstücken  eine  besondere 
Form  nötig  ist,  formlos,  sogar  stillschweigend  er- 

folgen. So  kann  sich  bei  längerer  Fortführung 
eines  ererbten  Geschäftes  durch  die  Miterben, 
bei  gemeinsamer  Führung  eines  Geschäftes  unter 
gemeinschaftlicher  Firma  durch  beide  Ehe- 

gatten der  stillschweigende  Abschluß  eines  Gesell- 
schaftsvertrags aus  den  Umständen  ergeben. 

Für  das  Zustandekommen  eines  Gesellschafts- 
vertrags gelten  auch  im  übrigen,  namentlich  hin- 
sichtlich Geschäftsfähigkeit  und  Willensmängel, 

die  allgemeinen  Grundsätze  über  den  Abschluß 
von  Verträgen.  Gesellschafter  einer  offenen 
Handelsgesellschaft  oder  Kommanditgesellschaft 
und  zwar  bei  letzteren  sowohl  persönlich  haftende 
Gesellschafter  wie  Kommanditisten,  können  alle 
rechtsfähige  Personen  sein,  also  nicht  nur  natür- 

liche Personen,  sondern  auch  juristische  Per- 
sonen des  öffentlichen  und  privaten  Rechtes,  ins- 

besondere auch  Handelsgesellschaften  mit  eigener 
Rechtspersönlichkeit,  wie  Aktiengesellschaften 
und  Gesellschaften  mit  beschränkter  Haftung. 
Handelsrechtlich  zulässig  ist  daher  auch  z.  B. 
die  Form  der  GmbH.  &  Cie.  d.  h.  einer  Komman- 

ditgesellschaft  mit   einer    Gesellschaft   mit   be- 

schränkter Haftung  als  persönlich  haftender  Ge- 
sellschafterin. Doch  kann  in  der  Bildung  solcher 

anormalen  Formen  steuerrechtlich  ein  Verstoß 
gegen  §  5  der  Reichsabgabenordnung  liegen. 
Auch  eine  offene  Handelsgesellschaft  oder  Kom- 

manditgesellschaft selbst  kann  Mitglied  einer 
anderen  derartigen  Gesellschaft  sein.  Mit  dem 
Abschluß  des  Gesellschaftsvertrages  ist  die 
offene  Handelsgesellschaft  oder  Kommandit- 

gesellschaft errichtet,  die  neue  Gesellschaft  als 
solche  zur  Entstehung  gelangt.  Eine  solche  Neu- 

gründung liegt  auch  vor,  wenn  eine  bereits  be- 
stehende Aktiengesellschaft  oder  Gesellschaft 

mit  beschränkter  Haftung  in  eine  offene  Handels- 
gesellschaft oder  Kommanditgesellschaft  umge- 

wandelt wird.  Dagegen  kann  eine  offene  Handels- 
gesellschaft ohne  Verlust  ihrer  Identität  den 

Charakter  einer  Kommanditgesellschaft  an- 
nehmen und  umgekehrt.  Nicht  erforderlich  zur 

Entstehung  der  Gesellschaft  ist  die  Eintragung 
ins  Handelsregister.  Nur  in  den  Fähen,  in  denen 
das  zu  betreibende  Gewerbe  erst  durch  Ein- 

tragung ins  Handelsregister  zum  Handelsge- 
werbe wird  (§§  2,  3  HGB.)  wird  die  Gesellschaft 

erst  mit  der  Eintragung  zur  offenen  Handels- 
gesellschaft bzw.  Kommanditgesellschaft.  Wohl 

aber  ist  auch  in  allen  übrigen  Fällen  die  Gesell- 
schaft zur  Eintragung  ins  Handelsregister  an- 

zumelden und  zwar  beim  Gericht  der  Haupt- 
niederlassung wie  etwaiger  Zweigniederlassungen. 

Die  Anmeldung  hat  durch  alle  Gesellschafter, 
bei  der  Kommanditgesellschaft  auch  durch  die 
Kommanditisten  zu  erfolgen.  Sie  erstreckt  sich 
bei  offenen  Handelsgesellschaften  auf  Name, 
Stand  und  Wohnort  der  Gesellschafter,  auf 
Firma,  Sitz  und  Geschäftsbeginn  und  späterhin 
auf  alle  Veränderungen  in  den  eingetragenen 
Tatsachen.  Bei  der  Kommanditgesellschaft  sind 
auch  Name,  Stand  und  Wohnort  jedes  Komman- 

ditisten, sowie  der  Betrag  seiner  Vermögens- 
einlage anzumelden,  bekanntgemacht  wird  aber 

nur  die  Zahl  der  Kommanditisten.  Die  Ein- 

tragung der  Kommanditeinlage  hat  die  beson- 
dere Bedeutung,  daß  die  Haftung  den  Gläubigern 

gegenüber  grundsätzlich  durch  den  eingetragenen 
Betrag  bestimmt  wird. 

3.  Wirksamkeit  nach  außen.  Von  der 

Entstehung  der  Gesellschaft  unter  den  Ge- 
sellschaftern ist  ihr  Wirksamwerden  nach 

außen  zu  unterscheiden. 
Diese  Wirksamkeit  Dritten  gegenüber  tritt 

nicht  schon  mit  dem  Abschluß  des  Gesellschafts- 
vertrags, sondern  erst  mit  dem  tatsächlichen 

Beginn  des  Handelsgewerbes,  spätestens  jedoch 
mit  der  Eintragung  ins  Handelsregister  ein. 
Nur,  wenn  das  zu  betreibende  Gewerbe  erst  mit 

der  Eintragung  ins  Handelsregister  zum  Handels- 
gewerbe wird  (§§  2,  3  HGB.)  wird  die  Gesell- 

schaft nach  außen  als  offene  Handelsgesellschaft 
oder  Kommanditgesellschaft  erst  mit  der  Ein- 

tragung, nicht  schon  mit  der  früheren  Aufnahme 
des  Geschäftsbetriebes  wirksam.  Bis  zu  diesem 
Wirksamwerden  nach  außen  kann  die  gegründete 

Gesellschaft  jederzeit  noch  durch  die  Gesell- 
schafter wieder  aufgehoben  werden.  Ist  die 

Wirksamkeit  nach  außen  eingetreten,  so  kann 
die  Gesellschaft  von  da  an  nur  noch  nach  Maß- 

gabe der  gesetzlichen  Auflösungsvorschriften  auf- 
gehoben werden.  Sie  kann  ferner  von  da  an 

unter  ihrer  Firma  klagen  oder  verklagt  werden, 
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und  es  beginnt  den  Gesellschaftsgläubigern 
gegenüber  die  gesetzliche  Haftung  der  Gesell- 

schafter. Bei  der  Kommanditgesellschaft  hat 
die  Aufnahme  des  Geschäftsbetriebes  vor  er- 

folgter Eintragung  noch  die  besondere  Bedeu- 
tung, daß  jeder  Kommanditist,  der  dem  Ge- 

schäftsbeginn zugestimmt  hat,  für  die  bis  zur 
Eintragung  begründeten  Verbindlichkeiten  der 
Gesellschaft  gleich  einem  persönlich  haftenden 
Gesellschafter  haftet,  es  sei  denn,  daß  seine  Be- 

teiligung als  Kommanditist  den  Gläubigern  be- 
kannt war  oder  daß  das  begonnene  Gewerbe 

erst  mit  der  Eintragung  den  Charakter  eines 
Handelsgewerbes  erhält  (§§  2,  3  HGB.).  In 
gleicher  Weise  persönlich  haftet  der  in  eine  beste- 

hende Handelsgesellschaft  eintretende  Komman- 
ditist für  die  zwischen  seinem  Eintritt  und  dessen 

Eintragung    begründeten    Gesellschaftsschulden. 
4.  Wirkungen  nach  außen  für  nicht 

zur  Entstehung  gelangte  Gesellschaften 
(Pseudogesellschaften).  Auch  wenn  die  of- 

fene Handelsgesellschaft  oder  Kommanditge- 
sellschaft gar  nicht  zur  Entstehung  gelangt, 

weil  z.  B.  der  Gesellschaftsvertrag  nichtig  ist 
öderes  an  einem  Gewerbebetrieb  fehlt,  können 
gewisse  Wirkungen  nach  außen  und  innen 
eintreten.  Die  Vereinigung  ist  dann  zwar 
keine  offene  Handelsgesellschaft  oder  Kom- 

manditgesellschaft und  wird  es  auch  nicht 
durch  die  Eintragung  ins  Handelsregister. 
Tritt  sie  aber  gleichwohl  nach  außen  wie 
eine  offene  Handelsgesellschaft  oder  Kom- 

manditgesellschaft auf,  so  unterwerfen  sich 
damit  die  Gesellschafter  nach  Treu  und 

Glauben  vertragsmäßig  mit  Recht  der 
offenen  Handelsgesellschaft  bzw.  Kommandit- 

gesellschaft und  müssen  sich  im  Verhältnis 
zu  Dritten,  die  auf  die  Rechtsständigkeit 
der  offenen  Handelsgesellschaft  bzw.  Kom- 

manditgesellschaft vertrauten,  eine  ent- 
sprechende, rechtliche  Behandlung,  nament- 

lich bezüglich  der  Haftung  gefallen  lassen. 
Nur  gegen  nicht  voll  geschäftsfähige  Gesell- 

schafter können  solche  Wirkungen  nicht 
eintreten.  Auch  unter  den  Gesellschaftern 
können  bei  solchen  Pseudogesellschaften 
Rechtsbeziehungen  entstanden  sein,  die  nach 
Aufdeckung  der  Nichtigkeit  zu  einer  Art 
Auseinandersetzung  führen. 

IV.  Innere  Rechtsverhältnisse. 

1.  Die  Regelung  des  Innenverhält- 
nisses. Die  Gesellschafter  können  die 

Innenseite  ihrer  gemeinsamen  Wirtschaft 
grundsätzlich  nach  Belieben  regeln.  Die 
gesetzlichen  Vorschriften  hierüber  sind  nur 
dispositiv,  greifen  also  nur  ein,  soweit  nichts 
anderes  vereinbart  ist.  In  erster  Linie  ist 
daher  für  das  Innenverhältnis  der  Gesell- 

schaftsvertrag maßgebend.  Den  Gesell- 
schaftsvertrag in  diesem  Sinne  bilden  alle 

vertraglichen  Abmachungen,  welche  die  Ge- 
sellschafter bei  Errichtung  der  Gesellschaft 

oder  nachträglich  zur  Regelung  der  gemein- 
schaftlichen Wirtschaft  ausdrücklich  oder 

stillschweigend  in  gültiger  Weise  getroffen 

haben.  Ihre  Souveränität  in  dieser  Beziehung 
ist  nur  begrenzt  durch  die  allgemeinen  Vor- 

schriften über  die  Gültigkeit  von  Rechts- 
geschäften (§§  134,  138  BGB.).  Bei  Fest- 

stellung des  Vertragsinhaltes  im  Wege  der 
Auslegung  ist  davon  auszugehen,  daß  offene 
Handelsgesellschaft  und  Kommanditgesell- 

schaft als  individualistisch  organisierte  Wirt- 
schaftsgemeinschaften in  erster  Linie  auf 

dem  gegenseitigen  persönlichen  Vertrauen  der 
Beteiligten  aufgebaut  sind.  Die  Grundsätze 
von  Treu  und  Glauben  sind  deshalb  gerade 
für  das  Verhältnis  der  Gesellschafter  unter- 

einander, namentlich  auch  für  die  Fest- 
stellung des  Inhaltes  der  gegenseitigen  Ver- 

pflichtungen aus  dem  Gesellschaftsvertrag 
ganz  besonders  bedeutsam.  Dabei  kann  auch 
die  tatsächliche  Handhabung  des  internen 
Verhältnisses  für  die  Feststellung  des  Partei- 

willens wichtige  Anhaltspunkte  bieten.  Weiter 
kommen  für  die  Auslegung  die  Verkehrssitte, 
namentlich  die  gerade  im  Handelsverkehr 
geltenden  Gewohnheiten  und  Gebräuche  in 

Betracht.  Soweit  auch  im  Wege  der  Aus- 
legung keine  vertragliche  Regelung  eines 

Teiles  des  Innenverhältnisses  gegeben  ist, 
greifen  die  gesetzlichen  Bestimmungen  des 
HGB.  ein,  wobei  wiederum  die  Bestimmungen 
über  die  Kommanditgesellschaft  durch  die 
über  die  offene  Handelsgesellschaft  ergänzt 
werden.  Aber  auch  diese  sind  wieder  nur 

Sonderbestimmungen  gegenüber  der  Gesell- 
schaft des  bürgerlichen  Rechts,  deren  Vor- 

schriften auch  im  Innenverhältnis  in  letzter 
Linie  ergänzend  eingreifen. 

2.  Die  verschiedenen  Beziehungen 
unter  den  Gesellschaftern.  Die  Be- 

ziehungen, die  durch  den  Abschluß  des 
Gesellschaftsvertrags  unter  den  Gesellschaf- 

tern entstehen,  sind  verschiedenartig,  je 

nachdem  sie  die  Individualsphäre  der  ein- 
zelnen Gesellschafter  oder  die  durch  die 

Gesellschaft  entstandene  Gemeinschafts- 

sphäre auf  der  Aktiv-  oder  Passivseite  be- 
treffen. Eine  solche  Gemeinschaftssphäre 

besteht  auch  im  Innenverhältnis,  wenn  auch 
hier  die  Einheit  der  Gesellschaft  vor  dem 
Sonderrecht  der  Gesellschafter  im  Vergleich 
zum  Verhältnis  nach  außen  zurücktritt. 

Die  Beziehungen  der  Gesellschafter  unter- 
einander sind  einmal  solche,  bei  denen  die  Ver- 

pflichtung den  einzelnen  Gesellschafter  und  sein 
Privatvermögen  trifft,  während  die  Leistung 
an  die  Gemeinschaft  zu  erfolgen  hat,  wie  z.  B. 
die  Verpflichtungen  der  Gesellschafter  wegen  der 
Beiträge,  der  Nachschüsse  und  wegen  des  der 
Gesellschaft  zugefügten  Schadens  (Indivi- 
dualverpflichtungen  —  Sozialansprüche). 
Schuldner  aus  diesen  Beziehungen  ist  der  ein- 

zelne Gesellschafter.  Er  haftet  mit  seinem  pri- 
vaten Vermögen.  Aktiv  legitimiert  sind  die 

übrigen  Gesellschafter,  die  aber  nur  Leistung 
an  die  Gemeinschaft  fordern  können.  Im  Gegen- 

satz zur  Gesellschaft  des  bürgerlichen  Rechts 
ist    aber  bei   den  beiden  Handelsgesellschaften 
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infolge  ihrer  stärkeren  Geschlossenheit  neben 
den  einzelnen  Gesellschaftern  auch  die  Handels- 

gesellschaft selbst  zur  Geltendmachung  dieser 
Ansprüche  legitimiert,  wie  auch  bei  den  Handels- 

gesellschaften schon  die  Ansprüche  auf  die  Bei- 
träge und  nicht  erst  die  Beitragsleistungen  selbst 

zum  Gesellschaftsvermögen  gehören.  Umgekehrt 
entstehen  Beziehungen,  bei  denen,  wie  bei  dem 
Anspruch  auf  den  Gewinn,  auf  Ersatz  von  Auf- 

wendungen, auf  das  Auseinandersetzungs-  und 
Abfindungsguthaben,  die  Leistung  aus  dem 
Gesellschaftsvermögen  zu  erfolgen  hat,  während 
der  Anspruch  den  einzelnen  Gesellschaftern  zu- 

steht (Sozial  Verpflichtungen—  Individual- 
ansprüche). Auf  der  Aktivseite  fallen  diese 

Ansprüche  in  die  Individualsphäre  des  einzelnen 
Gesellschafters  und  bilden,  ebenso  wie  das  in 
Erfüllung  Geleistete,  einen  Teil  seines  Privat- 

vermögens, über  den  er  regelmäßig  frei  verfügen 
kann.  Auf  der  Passivseite  sind  dagegen  diese 
Eechtsbeziehungen  sozialer  Natur.  Sie  richten 
sich  gegen  alle  übrigen  Gesellschafter,  aber  nur 
als  kollektive  Eigentümer  des  Gesellschafts- 

vermögens, das  allein  haftet,  während  eine  per- 
sönliche Haftung  der  Gesellschafter  für  diese  An- 
sprüche während  der  Dauer  der  Gesellschaft  und 

auch  während  der  Liquidation  nicht  besteht. 
Besonderes  gilt  in  dieser  Beziehung  nur  für  den 
Abfindungsanspruch  des  ausgeschiedenen  Ge- 

sellschafters, der  nach  seinem  Ausscheiden  zum 
Gläubiger  der  Gesellschaft  wird  und  dem  daher 
die  verbleibenden  Gesellschafter  auch  persönlich 
haften.  Im  übrigen  haftet  für  diese  Sozialver- 

pflichtungen nur  das  Gesellschaftsvermögen.  Es 
bedarf  daher  bei  den  beiden  Handelsgesell- 

schaften zur  Geltendmachung  dieser  Ansprüche 
eines  Urteils  gegen  die  Gesellschaft  selbst.  Auch 
während  der  Liquidation  kann  nur  liquidations- 

mäßige Befriedigung  aus  Liquidationsmitteln 
gefordert  werden.  Erst  im  Ausgleichsverfahren 
bei  der  Liquidation  können  diese  Sozialverpflich- 

tungen in  unmittelbare  Ausgleichsansprüche  von 
Gesellschafter  zu  Gesellschafter  übergehen.  Diese 
Ansprüche  von  Gesellschafter  zu  Gesellschafter 
(Individualansprüche  —  Individualver- 
pflichtungen)  bilden  eine  weitere  Gruppe  mög- 

licher interner  Rechtsbeziehungen  aus  dem  Ge- 
sellschaftsverhältnis. Dazu  gehören  neben  den  un- 

mittelbaren Ansprüchen,  die  sich  im  Liquida- 
tionsausgleichsverfahren schließlich  von  Gesell- 

schafter zu  Gesellschafter  ergeben,  während  der 
Dauer  der  Gesellschaft  z.  B.  die  Ersatzansprüche 
für  einen  dem  einen  Gesellschafter  durch  einen 

anderen  persönlich  innerhalb  des  Gesellschafts- 
verhältnisses zugefügten  Schaden,  desgleichen 

die  Ausgleichsansprüche,  die  einem,  eine  Gesell- 
schaftsschuld zahlenden  Gesellschafter  unmittel- 

bar gegen  die  übrigen  Gesellschafter  schon  wäh- 
rend der  Dauer  der  Gesellschaft  nach  Maßgabe 

der  Verlustbeteiligung  erwachsen,  soweit  das 
Gesellschaftsvermögen  zu  seiner  Deckung  nicht 
ausreicht.  Eine  weitere  Gruppe  bilden  ferner  alle 
diejenigen  Rechtsbeziehungen,  die  sich  auf  die 
vertragliche  Grundlage  des  Gesellschafts- 

verhältnisses beziehen  wie  die  Ansprüche,  welche 
das  Bestehen  oder  Nichtbestehen  der  Gesell- 

schaft, ihre  Auflösung,  ihre  Kündigung  u.  dgl. 
betreffen.  Hier  ist  die  Gesellschaft  Objekt,  nicht 
Subjekt  des  Anspruches.  Sie  ist  daher  nicht 
selbst  zur  Sache  legitimiert,  der  Austrag  dieser 
Ansprüche  hat  vielmehr  von  einem  oder  einzelnen 

Gesellschaftern  auf  der  einen  Seite  gegen  alle 
übrigen  Gesellschafter  zu  erfolgen.  Von  all 
diesen,  aus  dem  Gesellschaftsverhältnis  selbst 

entspringenden  Beziehungen  unter  den  Gesell- 
schaftern sind  schließlich  wohl  zu  unterscheiden 

die  Forderungsverhältnisse,  die  zwar  auch  zwi- 
schen Gesellschaft  und  Gesellschaftern  entstehen, 

aber  ihre  Grundlage  nicht  im  Gesellschaftsver- 
hältnis, sondern  in  irgendeinem  rechtlich  selb- 

ständigen Drittverhältnis  haben,  wie  z.  B. 
bei  Darlehen,  Lieferung,  Miete  an  die  Gesell- 

schaft. Hier  steht  der  Gesellschafter  der  Gesell- 
schaft wie  ein  Dritter  gegenüber,  wobei  jedoch 

seine  Doppelstellung  als  Mitglied  der  Gemein- 
schaft nicht  ganz  außer  Betracht  bleiben  darf. 

3.  Willensbildung.  Wie  bei  der  Gesamt- 
handsgesellschaft  des  bürgerlichen  Rechts 
erzeugt  auch  bei  den  beiden  Handelsgesell- 

schaften das  Gesamthandsprinzip  eine  per- 
sonenrechtliche Verbundenheit  der  Gesell- 

schafter und  damit  eine  dauernde  Willens- 
verbundenheit  der  Gesellschafter,  eine  Aus- 

schaltung des  Einzelwillens  zugunsten  des 
Gesamtwillens. 

a)  Gesellschafterbeschlüsse.  Die 
Bildung  des  Gemeinschaftswillens  erfolgt  in 
erster  Linie  durch  Beschlußfassung  der 
unbeschränkt  und  beschränkt  haftenden  Ge- 

sellschafter. Ein  solcher  Beschluß  ist  zu  allen 
Rechtshandlungen  erforderlich,  die  über  den 
Rahmen  der  Geschäftsführung  hinausgehen. 
Durch  den  Gesellschaftsvertrag  können  aber  auch 
wichtigere  Akte  der  Geschäftsführung  an  einen 
Gesellschafterbeschluß  gebunden  sein.  Der  Ge- 

sellschafterbeschluß bedarf,  soweit  nichts  anderes 
vereinbart  ist,  der  Einstimmigkeit  aller  Gesell- 

schafter oder  doch  aller  übrigen  Gesellschafter, 
soweit  einer  oder  einige  der  Gesellschafter  z.  B. 
weil  der  Beschluß  sie  betrifft,  von  der  Mitwir- 

kung ausgeschlossen  sind.  Der  Gesellschafts- 
vertrag kann  aber  auch  Mehrstimmigkeits- 

beschlüsse für  zulässig  erklären  und  zwar  generell 
oder  für  bestimmte  Beschlußgegenstände.  Ent- 

scheidet die  Mehrheit,  so  ist  sie  im  Zweifel  nach 
Köpfen  zu  berechnen.  Häufig  ist  aber  nach  dem 
Vertrag  die  Höhe  der  Anteile  maßgebend.  Eine 
besondere  Form  ist  für  Gesellschafterbeschlüsse 
nicht  vorgeschrieben.  Sie  können  z.  B.  auch 
durch  Briefwechsel  erfolgen. 

b)  Geschäftsführung.  Die  Vornahme  der 
laufenden  Gesellschaftsgeschäfte  erfolgt  im  Wege 
der  Geschäftsführung.  Die  Geschäftsführung 
umfaßt  alle  Akte,  die  die  dem  Gesellschaftszweck 
entsprechende  Lebensbetätigung  der  Gesellschaft 
betreffen,  nicht  dagegen  Akte,  die  die  Grundlage 
des  Gesellschaftsverhältnisses  betreffen. 

Zur  Geschäftsführung  sind  bei  der  offenen 
Handelsgesellschaft  im  Zweifel  alle  Gesellschafter 
berechtigt  und  verpflichtet.  Es  kann  aber  im 
Gesellschaftsvertrag  die  Geschäftsführung  auch 
nur  einem  oder  nur  einzelnen  Gesellschaftern 
übertragen  sein.  Dann  sind  die  übrigen  von  der 
Geschäftsführung  ausgeschlossen.  Bei  der  Kom- 

manditgesellschaft sind  regelmäßig  nur  die  per- 
sönlich haftenden  Gesellschafter  zur  Geschäfts- 
führung berechtigt  und  verpflichtet,  die  Kom- 

manditisten dagegen  von  der  Mitwirkung  aus- 
geschlossen. Es  kann  aber  auch  einem  Komman- 

ditisten im  Gesellschaftsvertrage  die  Geschäfts- 
führung  mit   übertragen,    sogar   ein    Komman- 
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ditist  zur  alleinigen  Geschäftsführung  bestellt 
werden.  Jedem  von  der  Geschäftsführung  aus- 

geschlossenen persönlich  haftenden  Gesellschafter 
steht  das  Recht  zu,  jederzeit  sich  von  den  Ge- 

sellschaftsangelegenheiten zu  unterrichten,  die 
Bücher  und  Papiere  der  Gesellschaft  einzusehen 
und  sich  aus  ihnen  Bilanzen  zu  fertigen.  Ver- 

tragsmäßige Einschränkungen  fallen  bei  Ver- 
dacht unredlicher  Geschäftsführung  weg.  Der 

Kommanditist  ist  dagegen  gesetzlich  nur  be- 
rechtigt, die  abschriftliche  Mitteilung  der  jähr- 

lichen Bilanz  zu  verlangen  und  ihre  Richtigkeit 
unter  Einsicht  der  Bücher  und  Papiere  nachzu- 

prüfen. Sehr  häufig  wird  aber  der  Einfluß  der 
Kommanditisten  auf  die  Geschäftsführung  im 
Gesellschaftsvertrage  verstärkt.  Es  kann  die 
Zustimmung  des  oder  der  Kommanditisten  zu 
bestimmten  wichtigen  Geschäften,  oder  sogar 
zu  allen  Geschäften  vorgeschrieben  werden,  wo- 

bei dann  bei  einer  Mehrzahl  von  Kommanditisten 
häufig  aus  diesen  ein  Ausschluß  als  eine  Art  Auf- 
sichtsrat  gebildet  wird. 

Bei  einer  Mehrheit  geschäftsführender  Ge- 
sellschafter gilt  handelsrechtlich  im  Gegensatz  zur 

Gesellschaft  des  bürgerlichen  Rechts  im  Zweifel 
das  Prinzip  der  Einzelgeschäftsführung.  Jeder 
geschäftsführende  Gesellschafter  ist  befugt,  für 
sich  allein  zu  handeln,  muß  aber  eine  Handlung 
unterlassen,  wenn  ein  anderer  geschäftsführender 
Gesellschafter  widerspricht.  Die  von  der  Ge- 

schäftsführung ausgeschlossenen  Kommandi- 
tisten können  einer  Handlung  eines  persönlich 

haftenden  Gesellschafters  nur  dann  wider- 
sprechen, wenn  sie  über  den  gewöhnlichen  Be- 

trieb des  Ilandelsgewerbes  hinausgeht.  Es  kann 
aber  im  Gesellschaftsvertrage  statt  dessen  auch 
Gesamtgeschäftsführung  festgesetzt  sein.  Dann 
bedarf  es  zu  jeder  Handlung  der  Zustimmung 
aller  geschäftsführenden  Gesellschafter,  es  sei 
denn,  daß  Gefahr  im  Verzuge  ist.  Es  kann  auch 
eine  modifizierte  Gesamtgeschäftsführung  ver- 

einbart werden  z.  B.  in  der  Weise,  daß  von  drei 
Gesellschaftern  je  zwei  zusammen  handeln 
müssen  oder,  daß  nur  für  bestimmte,  besonders 
wichtige  Geschäfte  die  Mitwirkung  aller  Ge- 

schäftsführer erforderlich  erklärt  wird.  Auch 
wenn    das    Prinzip    der    Einzelgeschäftsführung 
filt,  bedarf  es  zur  Bestellung  von  Prokuristen  der 
ustimmung  aller  geschäftsführenden  Gesell- 

schafter, es  sei  denn  auch  hier,  daß  Gefahr  im 
Verzuge  ist.  Der  Widerruf  der  Prokura  kann  von 
jedem  zur  Mitwirkung  bei  der  Erteilung  befugten 
Gesellschafter  erfolgen.  Die  Geschäftsführungs- 

befugnis, sei  es  als  Einzelgeschäftsführer,  sei  es 
als  Mitgeschäftsführer  bei  der  Gesamtgeschäfts- 

führung kann  einem  Gesellschafter  auf  Antrag 
der  übrigen  Gesellschafter  durch  gerichtliche 
Entscheidung  entzogen  werden,  wenn  ein  wich- 

tiger Grund  vorliegt.  Als  solcher  gilt  insbesondere 
grobe  Pflichtverletzung  oder  Unfähigkeit  zu  ord- 

nungsmäßiger Geschäftsführung. 

4.  Konkurrenzverbot.     Für  die  persön- 
lich haftenden  Gesellschafter,  nicht  für  die 

Kommanditisten,  besteht  während  der  Dauer  1 
der  Gesellschaft  ein  Konkurrenzverbot.     Sie  | 

dürfen  ohne  Einwilligung  der  anderen  Ge-  j 
seilschafter    weder   in    dem    Handelszweige : 
der  Gesellschaft  Geschäfte  machen,  noch  an 
anderen  gleichartigen  Handelsgesellschaften  I 

als  persönlich  haftende  Gesellschafter  teil- 
nehmen. Bei  Verletzung  des  Konkurrenz- 

verbots kann  die  Gesellschaft  Schadens- 
ersatz oder  statt  dessen  Eintritt  in  die  für 

eigene  Kechnung  gemachten  Geschäfte  und 
Herausgabe  der  aus  Geschäften  für  fremde 
Rechnung  bezogenen  Vergütung  bzw.  Ab- 

tretung des  Vergütungsanspruchs  verlangen. 
5.  Vermögensgemeinschaft,  a)  Gesell- 

schaftsvermögen und  Kapitalanteile. 
Die  Verbundenheit  zur  gesamten  Hand  der 
Gesellschafter  hebt  auch  im  Innenverhältnis 

;  das  aus  den  Beiträgen,  dem  Erwerb  aus  der 
j  Geschäftsführung,  den  Surrogaten  und  dem 
inneren  Wertzuwachs  gebildete  Gesell- 

schaftsvermögen aus  der  Sondersphäre 
|  des  Einzelgesellschafters  hinaus  und  läßt 
eine  Gemeinschaft  aller  Gesellschafter  am 

Gesellschaftsvermögen  in  der  "Weise  ent- |  stehen,  daß  jedem  Gesellschafter  an  jedem 

',  Gegenstand  des  Gesellschaftsvermögens  ein 
unausgeschiedener,  quotenmäßig  nicht  be- 

stimmter Anteil  zusteht.  Es  besteht  also 
hinsichtlich  der  einzelnen  Gegenstände  des 
Gesellschaftsvermögens  eine  ungeteilte  Ge- 

samtzuständigkeit aller  Gesellschafter.  Kein 
Gesellschafter  darf  daher  allein  über  Gegen- 

stände des  Gesellschaftsvermögens  verfügen, 
es  sei  denn,  daß  er  als  geschäftsführender 
Gesellschafter  oder  als  Beauftragter  von  den 
übrigen  hierzu  bevollmächtigt  ist.  Es  ist 
jedoch  hierbei  ein  gutgläubiger  Eigentums- 

erwerb des  Dritten  möglich.  Es  kann  ein 
Gesellschafter  aber  auch  nicht  über  seine 
Mitberechtigung  an  einem  Gegenstand  des 
Gesellschaftsvermögens  verfügen.  Eine  solche 
Verfügung  über  einen  Anteil  an  einem  Gegen- 

stand des  Gesellschaftsvermögens  ist  stets 
nichtig.  An  dem  Gesellschaftsvermögen  im 
ganzen  bestehen  überhaupt  keine  dinglichen 
Anteilsrechte  der  Gesellschafter.  Als  Anteil 
am  Gesellschaftsvermögen  kann  vielmehr 
nur  die  Mitgliedschaft  an  der  Gemeinschaft 
mit  den  sich  hieraus  ergebenden  Berechti- 

gungen in  Betracht  kommen.  Die  Verfügung 
über  die  Mitgliedschaft  im  ganzen  ist  im 
allgemeinen  den  Gesellschaftern  entzogen. 
Nur  einzelne,  aus  der  Mitgliedschaft  fließende 
Individualansprüche  der  Gesellschafter,  wie 
der  Anspruch  auf  Gewinn  und  auf  das 
Auseinandersetzungs-  oder  Abfindungsgut- 

haben sind  übertragbar.  Es  kann  aber  auch 
die  Mitgliedschaft  im  ganzen  mit  Zustimmung 
aller  Gesellschafter  übertragen  und  deren 

Uebertragbarkeit  in  mehr  oder  minder  be- 
grenztem Maße  auch  im  Gesellschaftsvertrag 

vereinbart  werden. 

Bei  den  Handelsgesellschaften  besteht  nun 
aber  noch  ein  besonderer  Maßstab  für  den 

jeweiligen  wirtschaftlichen  Wert  der  Beteili- 
gung an  der  Gesellschaft,  in  den  Kapital- anteilen. Der  Kapitalanteil  bezeichnet, 

nicht  wie  die  Aktie,  die  Mitgliedschaft  als 
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solche,  oder  eine  bestimmte  gesellschaftliche 
Berechtigung  oder  Verpflichtung.  Er  bringt 
vielmehr  nur  die  wirtschaftliche  Beteiligung 
des  Gesellschafters  am  Gesellschaftskapital 
ziffermäßig  zum  Ausdruck.  Er  ist,  ebenso 
wie  das  Gesellschaftskapital,  nicht  fest, 
sondern  mit  diesem  veränderlich.  Die 

Kapitalanteile  entstehen  dadurch,  daß  zu- 
nächst bei  Errichtung  der  Gesellschaft  für 

jeden  Gesellschafter  ein  Kapitalkonto  ange- 
legt wird  und  er  darauf  für  die  von  ihm  zu 

Eigentum  an  die  Gesellschaft  geleistete  Ein- 
lage erkannt  wird,  so  daß  schon  von  der 

Errichtung  an  das  Gesellschaftsvermögen  in 
die  einzelnen  Kapitalkonten  der  Gesell- 

schafter zerlegt  ist.  Während  der  Dauer  der 
Gesellschaft  werden  dann  alle  Veränderungen 
des  Gesellschaftskapitals  anteilsmäßig  in 
den  einzelnen  Kapitalkonten  zum  Ausdruck 
gebracht.  Spätere  Einlagen  und  die  Jahres- 

gewinnanteile werden  den  Gesellschaftern 
gutgeschrieben,  Entnahmen,  diese  meist 
vorher  auf  Privatkonten  gesammelt,  und 
die  Verlustanteile  den  Gesellschaftern  be- 

lastet. In  dem  sich  aus  dem  Kapitalkonto 
ergebenden  Kapitalanteil  kommt  also  zum 
Ausdruck,  welche  Kapitalbeträge  ein  Gesell- 

schafter als  Einlagen  und  Gewinn  abzüglich 
seiner  Entnahmen  und  der  etwa  auf  ihn 
entfallenden  Verlustanteile  der  Gesellschaft 
überlassen  hat  (Aktivsaldo)  bzw.  wenn  die 
Entnahmen  und  Verlustbelastungen  höher 
sind,  als  die  Einlagen  und  Gewinngut- 

schriften, der  Gesellschaft  noch  zu  überlassen 
hätte,  wenn  es  sofort  zur  Auseinander- 

setzung käme  (Passivsaldo).  Andere  Be- 
ziehungen der  Gesellschafter  zur  Gesell- 

schaft wie  z.  B.  Salär,  Miete,  Darlehen, 
haben  mit  den  Kapitalkonten  nichts  zu  tun, 
sondern  sind  als  echte  Aktiven  bzw.  Passiven 
auf  Separatkonten  zu  verbuchen. 

b)  Beiträge  und  Ersatzleistungen. 
Die  Beitragsleistungen,  zu  denen  sich  die 
Gesellschafter  verpflichten,  können  die  ver- 

schiedensten sein.  Sie  können  in  Geld- 
leistungen, im  Einbringen  von  Sachgegen- 

ständen zu  Eigentum  der  Gesellschaft,  aber 
auch  in  bloßen  Gebrauchsüberlassungen,  in 
der  Leistung  von  Diensten,  in  der  Herstellung 
eines  Werkes,  auch  in  der  Verpflichtung  zu 
Unterlassungen  bestehen.  Als  „Einlagen", 
die  auf  den  Kapitalkonten  erscheinen,  be- 

zeichnet man  diejenigen  Beiträge,  die  in  der 
Ueberlassung  von  Kapitalien,  d.  h.  von  Ver- 

mögenswerten Gegenständen  zu  Eigentum 
an  die  Gesellschaft  bestehen.  Die  Art  der 
Höhe  der  Beiträge  regelt  der  Gesellschafts- 

vertrag. Mangels  einer  vertraglichen  Rege- 
lung sind  gleiche  Beiträge  zu  leisten.  Zur 

Erhöhung  des  vereinbarten  Beitrages  oder 
zur  Ergänzung  der  durch  Verlust  geminderten 
Einlage  ist  ein  Gesellschafter  nicht  ver- 

pflichtet. Doch  kann  der  Gesellschaftsvertrag 

andere  Bestimmungen  treffen.  Sind  Sachen 
beizutragen,  so  kann  Ueberlassung  zum 
Gesamthandseigentum  oder  nur  zum  Ge- 

brauch vereinbart  sein.  Bei  vertretbaren 
und  verbrauchbaren  Sachen  spricht  stets, 
bei  anderen  Sachen  dann,  wenn  sie  nach 
einer  nicht  bloß  der  Gewinnberechnung 
wegen  aufgestellten  Schätzung  beizutragen 
sind,  die  Vermutung  dafür,  daß  sie  gemein- 

schaftliches Eigentum  der  Gesellschafter 
werden  sollen. 

Außer  den  Beiträgen  schuldet  ein  Gesell- 
schafter der  Gesellschaft  auch  die  Herausgabe 

alles  dessen,  was  er  für  sie  erlangt  hat,  ferner 
Ersatz  des  verschuldeten  Schadens,  sofern 
er  nicht  die  Sorgfalt  in  eigenen  Angelegen- 

heiten angewendet  hat.  Dabei  tritt  bei  den 
Handelsgesellschaften  noch  eine  besondere 
Verzinsungspflicht  ein,  wenn  der  Gesell- 

schafter seine  Geldeinlage  nicht  zur  rechten 
Zeit  einzahlt  oder  eingenommenes  Gesell- 

schaftsgeld nicht  rechtzeitig  abliefert  oder 
unbefugt  Geld  aus  der  Gcsellschaftskasse 
für  sich  entnimmt.  Andererseits  hat  aber 
auch  jeder  Gesellschafter  einen  Anspruch 
auf  Ersatz  seiner  Aufwendungen  im  Gesell- 

schaftsinteresse und  der  Verluste,  die  er 
unmittelbar  durch  die  Geschäftsführung 
oder  durch  mit  dieser  unzertrennbar  ver- 

bundenen Gefahren  erleidet,  ferner  auf  Ver- 
zinsung der  von  ihm  für  die  Gesellschaft 

aufgewendeten  Gelder.  Für  seine  Arbeits- 
tätigkeit für  die  Gesellschaft  kann  ihm  im 

Gesellschaftsvertrag  ein  über  „Unkosten" 
zu  verbuchendes  festes  Gehalt  zugebilligt 
werden,  mit  dem  häufig  noch  eine  Tantieme 
aus  dem  Reingewinn  verbunden  ist. 

6.  Bilanz,  Gewinn  und  Verlust,  Ent- 
nahmen, a)  Die  offene  Handelsgesellschaft 

und  Kommanditgesellschaft  muß  ordnungs- 
mäßige Handelsbücher  führen  und  in 

der  vorgeschriebenen  Weise  Bilanzen  auf- 
stellen. Es  ist  also  bei  Errichtung  der  Gesell- 
schaft eine  Eröffnungsbilanz  und  dann 

periodisch  zum  Ende  eines  Geschäftsjahres 
eine  Jahresbilanz  zu  ziehen.  In  diesen 
Jahresbilanzen  erscheint  auf  der  Passiv- 

seite, statt  des  festen  Kapitals  wie  bei  den 
Kapitalgesellschaften,  das  bewegliche  Ge- 

schäftskapital in  Form  der  schwankenden 
Kapitalkonten  der  Gesellschafter.  Bei  den 
handelsrechtlichen  Personalgesellschaften 
gibt  also  die  Bilanz  nicht  Auskunft  über  das 
Verhältnis  des  Geschäftsvermögens  zum  An- 

fangsvermögen, sondern  nur  über  die  Ver- 
änderungen gegenüber  dem  am  Schlüsse  des 

Vorjahres  vorhandenen  Gesellschaftsvermö- 
gen. Jede  Bilanz  baut  sich  daher  in  noch 

stärkerem  Maße,  wie  bei  den  Kapitalgesell- 
schaften auf  der  Bilanz  des  Vorjahres  auf. 

Sie  gibt  den  Gewinn  bzw.  den  Verlust  des 
beendeten  Jahres  an,  ohne  Rücksicht  auf 
die  Ergebnisse  der  früheren  Jahre.     Soweit 
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der  Gesellschaftsvertrag  nicht  besondere  Be- 
stimmungen über  Höhe  der  Abschreibungen 

aufstellt,  dürfen  über  die  tatsächliche  Wert- 
minderung hinausgehende  Abschreibungen, 

also  Bildungen  stiller  Keserven,  nur  mit  Zu- 
stimmung aller  Gesellschafter  erfolgen.  Auch 

auf  andere  Weise  können  Reservefonds  ge- 
schaffen werden,  jedoch  nur,  soweit  dies  im 

Gesellschaftsvertrag  vorgesehen  ist  oder  alle 
Gesellschafter  zustimmen. 

b)  Der  Gewinn  und  Verlust  eines 
Jahres  wird  auf  Grund  der  Jahresbilanz  er- 

mittelt und  für  jeden  Gesellschafter  sein 
Anteil  daran  nach  folgenden  Grundsätzen 
berechnet: 

Bei  der  offenen  Handelsgesellschaft 
gebührt  von  dem  Jahresgewinn  jedem  Gesell- 

schafter zunächst  ein  Anteil  von  4 "{,  seines 
Kapitalanteiles.  Diese  Vorzugsdividende  ist 
aber  nur  auszuschütten,  soweit  der  Gewinn  dazu 
ausreicht.  Es  findet  also  nach  der  jetzigen  gesetz- 

lichen Regelung  koine  feste  Verzinsung  der 
Kapitalanteile  mehr  statt,  wie  na,ch  dem  alten 
HGB.  Doch  können  auch  jetzt  noch  feste  Zinsen 
vertraglich  vereinbart  werden.  Berechnet  wird 
die  Vorzugsdividende  von  dem  jeweiligen  ak- 

tiven Kapitalanteil,  wobei  die  im  Laufe  des  Jah- 
res eingetretenen  Veränderungen  durch  Einlagen 

oder  Entnahmen  pro  rata  temporis  berück- 
sichtigt werden.  Der  nach  Ausschüttung  der 

Vorzugsdividende  noch  verbleibende  Gewinn 
wird  bei  der  offenen  Handelsgesellschaft  im 
Zweifel  nach  Köpfen,  also  z.  B.  auch  an  die  In- 

haber passiver  Kapitalkonten  verteilt.  Doch 
wird  häufig  eine  andere  Verteilung  z.  B.  nach 
Kapitalanteilen  vereinbart.  Oft  wird  auch  den 
geschäftsführenden  Gesellschaftern  ein  Anteil 
am  Reingewinn  als  besondere  Vergütung  für 
ihre  Arbeit  gewährt.  Ein  etwaiger  Verlust  ist  bei 
der  offenen  Handelsgesellschaft  nach  Köpfen  zu 
verteilen,  sofern  nicht,  was  häufig  der  Fall  ist, 
eine  andere  Verlustteilung  vereinbart  wird.  Es 
kann  auch  ein  Gesellschafter  ganz  von  der  Ver- 
lusttragung  befreit  sein.  Die  für  die  Gewinn- 

verteilung vertraglich  vorgesehene  Regelung 
gilt  im  Zweifel  auch  für  die  Verlustteilung  und 
umgekehrt.  Ein  Anspruch  der  Gesellschafter  auf 
reale  Gewinnausschüttung  besteht  ebensowenig, 
wie  eine  Verpflichtung  zur  realen  Deckung  des 
Verlustes.  Es  wird  vielmehr  der  berechnete 
Gewinnanteil  dem  Kapitalanteil  gutgeschrieben, 
der  Verlustanteil  davon  abgeschrieben.  Die  Ver- 

lustbeteiligung äußert  ihre  reale  Wirkung  im 
Innenverhältnis  vielmehr  erst  nach  Auflösung 
der  Gesellschaft  bzw.  beim  Ausscheiden  eines 
Gesellschafters.  Sie  führt  hier,  wenn  die  Gesell- 

schaft mit  Verlust  gearbeitet  hat,  zu  einer  Nach- 
schußpflicht der  Gesellschafter  und  zwar  mangels 

anderer  Vereinbarung  in  der  Weise,  daß  nicht 
nur  der  zur  Deckung  der  Schulden,  sondern  auch 
der  zur  Rückerstattung  aller  Einlagen  fehlende 
Betrag  von  allen  Gesellschaftern  im  Verhältnis 
ihrer  Verlustanteile  aufzubringen  ist.  Die  zu- 

geschriebenen Gewinne  äußern  auch  schon  wäh- 
rend der  Dauer  der  Gesellschaft  mittelbar  eine 

reale  Wirkung,  da  sie  den  Kapitalanteil  erhöhen 
und  damit  die  Höhe  der  zulässigen  Entnahmen. 
Es  kann  nämlich  jeder  Gesellschafter  jährlich 
aus  der  Gesellschaftskasse  zunächst  Beträge  bis 

zur  Höhe  von  4  %  seines  für  das  letzte  Geschäfts- 
jahr festgestellten  Geschäftsanteiles  erheben  und 

zwar  unabhängig,  ob  das  letzte  Geschäftsjahr 
Gewinn  gebracht  hat.  Darüber  hinaus  darf  er 
auch  die  Auszahlung  des  etwaigen  Mehrbetrages 
seines  letztjährigen  Gewinnanteils  verlangen, 
aber  nur,  soweit  es  nicht  zum  offenbaren  Schaden 
der  Gesellschaft  gereicht.  Im  übrigen  ist  eine 
Verminderung  des  Kapitalanteils  einem  Gesell- 

schafter nur  mit  Zustimmung  aller  Gesellschafter 
gestattet.  Den  Gesellschaftsgläubigern  stehen  im 
Gegensatz  zu  den  Kapitalgesellschaften  in  dieser 
Hinsicht  keine  Rechte  auf  Erhaltung  des  Gesell- 

schaftsvermögens zu.  Auch  hinsichtlich  der  Ent- 
nahmen kann  der  Gesellschaftsvertrag  andere 

Regelungen  treffen,  z.  B.  höhere  Entnahmen  oder 
die  zur  Bestreitung  des  Unterhalts  nötigen  Ent- 

nahmen zulassen.  Er  kann  z.  B.  auch  bestimmen, 
daß,  bis  die  Kapitalanteile  eine  bestimmto  Höhe 
erreichen,  Entnahmen  nicht  erfolgen  dürfen,  um 
auf  diese  Weiso  die  Betriebsmittel  zu  verstärken. 

Bei  der  Kommanditgesellschaft  gelten 
für  die  Gewinn-  und  Verlustverteilung  und  für 
die  Entnahmen  teilweise  abweichende  Vor- 

schriften. Der  Mehrgewinn  über  4%  und  der 
Verlust  wird  hier  nicht  nach  Köpfen,  sondern  in 
einem,  den  Umständen  nach  angemessenen  Ver- 

hältnisse unter  die  Gesellschafter  verteilt,  so- 
fern nicht,  was  die  Regel  bildet,  der  Gesellschafts- 

vertrag den  Verteilungsmodus  bestimmt.  Im 

übrigen  sind  für  die  persönlich  haftenden  Gesell- 
schafter hinsichtlich  Gewinn,  Verlust  und  Ent- 
nahmen die  gleichen  Grundsätze  wie  bei  der 

offenen  Handelsgesellschaft  maßgebend.  Da- 
gegen gelten  für  die  Kommanditisten  wichtige 

Besonderheiten.  Der  einem  Kommanditisten 
zukommende  Gewinn  wird  nämlich  seinem 

Kapitalanteil  nur  solange  auf  Kapitalkonto  gut- 
geschrieben, als  dieser  den  Betrag  der  bedungenen 

Einlage  nicht  erreicht.  Was  er  darüber  hinaus 
stehen  läßt,  ist  eine  gewöhnliche  Gesellschafts- 

schuld. Der  Kommanditist  hat  auch  kein  Ent- 
nahmenrecht. Dagegen  hat  er  Anspruch  auf 

Auszahlung  des  ihm  zukommenden  Gewinnes. 
Er  kann  jedoch  die  Auszahlung  nicht  fordern, 
solange  sein  Kapitalanteil  durch  Verlust  unter 
den  auf  die  bedungene  Einlage  geleisteten  Be- 

trag gemindert  ist  oder  durch  die  Auszahlung 
gemindert  wurde.  Den  bereits  bezogenen  Ge- 

winn braucht  der  Kommanditist  wegen  späterer 
Verluste  nicht  zurückzuerstatten.  An  dem  Ver- 

lust nimmt  der  Kommanditist  nur  bis  zum  Be- 
trage seines  Kapitalanteils  und  seiner  noch 

rückständigen  Einlage  teil. 

V.  Aeußere  Rechtsverhältnisse. 

1.  Geschlossenheit  der  Gesellschaft 
nach  außen.  Offene  Handelsgesellschaft  und 
Kommanditgesellschaft  sind  beide  keine 
juristische  Personen,  auch  keine  relative 
oder  unechte  juristische  Personen.  Träger 
der  gesellschaftlichen  Rechte  und  Pflichten 
ist  nicht  die  Gesellschaft,  sondern  sind  die  ein- 

zelnen Gesellschafter.  Sie  sind  insbesondere 

die  Eigentümer  und  Inhaber  des  Gesellschafts- 
vermögens. Aber  sie  sind  nach  dem  Gesamt- 

handsprinzip  zu  einer  nach  außen  geschlossen 
auftretenden  Personeneinheit  zusammenge- 

faßt, für  die  sie  in  der  Gesellschaftsfirma  auch 
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eine  einheitliche  Bezeichnung  führen.  Die 
Firma  der  offenen  Handelsgesellschaft  und 
Kommanditgesellschaft  ist  also  zwar  nicht 
der  Name  für  die  Gesellschaft  als  selb- 

ständiges Kechtssubjekt,  wohl  aber  die 
Bezeichnung  für  die  Gesellschafter  in  ihrer 
gesamthänderischen  Verbundenheit.  Unter 
dieser  Firma  kann  die  Gesellschaft,  d.  h. 
die  zusammengefaßte  Einheit  der  Gesell- 

schafter Rechte  erwerben  und  Verbindlich- 
keiten eingehen.  Sie  kann  also  insbesondere 

private  Rechte  aller  Art,  soweit  sie  nicht 
wie  Familienrechte  ihrer  Natur  nach  ausge- 

schlossen sind,  erwerben,  wie  Eigentums-  und 
andere  dingliche  Rechte,  Forderungen,  gewerb- 

liche Güterrechte,  Urheberrechte,  gesellschaft- 
liche Beteiligungen,  auch  öffentlichrechtliche 

Befugnisse,  wie  z.  B.  Handelserlaubnis.  Sie 
kann  Verbindlichkeiten  aller  Art  eingehen, 
sich  auch  durch  unerlaubte  Handlungen 
schadensersatzpflichtig  machen.  Auch  öffent- 

lichrechtliche Pflichten  und  polizeiliche  Auf- 
lagen können  die  Gesellschaft  treffen,  jedoch 

keine  Strafen.  Strafbar  z.  B.  wegen  Ketten- 
handels sind  stets  nur  die  beteiligten  Gesell- 

schafter. Vor  allem  wirkt  die  Geschlossenheit 
auch  im  Grundbuchverkehr.  Die  Gesell- 

schaft kann  unter  ihrer  Firma  Eigentum, 
Hypotheken  und  andere  dingliche  Rechte 
an  Grundstücken  erwerben.  Schließlich 
kann  sie  unter  ihrer  Firma  auch  klagen 
und  verklagt  werden.  Materiellrechtliche 
Partei  sind  die  Gesellschafter  und  zwar  die 

jeweiligen  Gesellschafter  in  ihrer  personen- 
rechtlichen Verbundenheit,  so  daß  keiner 

dieser  z.  B.  als  Zeuge  vernommen  werden 
kann.  Formal  ist  aber  eine  Prozeßführung 
der  gesamthänderisch  verbundenen  Gesell- 

schafter unter  der  Firmenbezeichnung  als 
Folge  dieser  intensiven  Geschlossenheit  des 
Gesellschafterverbandes  zugelassen,  also  eine 
Art  formale  Parteifähigkeit  der  Gesellschaft 
geschaffen,  die  auch  für  das  Arrest-  und 
einstweilige  Verfiigungsver fahren  gilt. 

2.  Geschlossenheit  des  Gesellschafts- 
vermögens. Die  schon  bei  der  Ge- 

sellschaft des  bürgerlichen  Rechts  bestehende 
Geschlossenheit  des  Gesellschaftsvermögens 
nach  außen  ist  bei  den  Gesamthandsgesell- 
schaften  des  Handelsrechts  noch  verstärkt. 
Zunächst  gelten  auch  für  das  Gesellschafts- 

vermögen der  offenen  Handelsgesellschaft 
und  Kommanditgesellschaft  die  Grundsätze 
des  §  719  BGB.,  wonach  ein  Gesellschafter 
niemals  über  seinen  Anteil  an  den  einzelnen 
Gegenständen  des  Gesellschaftsvermögens, 
ferner  ohne  Zustimmung  der  übrigen  Gesell- 

schafter oder  besondere  Vereinbarung  im 
Gesellschaftsvertrag  auch  nicht  über  seinen 
Anteil  am  Gesellschaftsvermögen  im  ganzen, 
also  über  seine  Mitgliedschaft  verfügen  darf, 
und  wonach  die  Aufrechnung  zwischen 
Gesellschaftsforderungen    und    Forderungen 

gegen  einen  Einzelgesellschafter  ausge- schlossen ist.  Darüber  hinaus  ist  bei  den 
Handelsgesellschaften  auch  eine  Aufrechnung 
zwischen  einer  Gesellschaftsforderung  und 
einer  Forderung  gegen  die  Gesellschafter 
aus  einem  anderen  Gemeinschaftsverhält- 

nis z.  B.  einer  Miterbengemeinschaft  aus- 
geschlossen. Es  genügt  ferner  zur  Zwangs- 

vollstreckung in  das  Gesellschaftsvermögen 
nicht,  wie  bei  der  Gesellschaft  des  bürger- 

lichen Rechts,  ein  Urteil  gegen  alle  Gesell- 
schafter, sondern  es  ist  ein  Schuldtitel  gegen 

die  Gesellschaft  selbst  erforderlich.  Auch 

kann  ein  Privatgläubiger  eines  Gesellschaf- 
ters nicht  ohne  weiteres,  wie  bei  der  Gesell- 

schaft des  bürgerlichen  Rechts  den  Anteil 
des  Schuldners  am  Gesellschaftsvermögen 
pfänden  und  behufs  Realisierung  der  Pfän- 

dung die  Gesellschaft  mit  sofortiger  Wirkung 
kündigen.  Er  kann  nur  nach  erfolgloser 
Zwangsvollstreckung  in  das  sonstige  be- 

wegliche Vermögen  des  Schuldners  dessen 
gesellschaftlichen  Auseinandersetzungsan- 

spruch pfänden  und  sich  überweisen  lassen 
und  dann  die  Gesellschaft  mit  sechsmonatiger 
Frist  auf  Geschäftsjahresende  kündigen.  Am 
deutlichsten  zeigt  sich  die  stärkere  Ge- 

schlossenheit des  Gesellschaftsvermögens  bei 
den  Handelsgesellschaften  aber  in  der  Mög- 

lichkeit eines  besonderen  Konkurses  über  das 
Vermögen  der  Gesellschaft,  der  bei  der 
Gesellschaft  des  bürgerlichen  Rechtes  aus- 

geschlossen ist. 
3.  Vertretung.  Aus  der  personenrecht- lichen Verbundenheit  der  Gesellschafter  zu 

einer  Personeneinheit  fließt  auch  das  Recht 
der  Mitträger  dieser  Einheit,  diese  nach 
außen  zu  vertreten.  Die  Befugnis,  die  Ge- 

sellschaft zu  vertreten,  steht  jedoch  nur  den 
persönlich  haftenden  Gesellschaftern  zu.  Die 
Kommanditisten  sind  als  solche  zur  Ver- 

tretung der  Gesellschaft  gesetzlich  nicht  er- 
mächtigt. Es  kann  ihnen  auch  nicht  im 

Gesellschaftsvertrag  die  Vertretung  über- 
tragen werden.  Wohl  aber  ist  eine  besondere 

Bevollmächtigung  eines  Kommanditisten  und 
auch  eine  Prokuraerteilung  an  einen  Kom- 

manditisten möglich.  Von  den  persönlich 
haftenden  Gesellschaftern  ist  nach  dem 
Gesetz  jeder  für  sich  zur  Vertretung  der 
Gesellschaft  berechtigt.  Die  Einzelgeschäfts- 
führung  entspricht  der  Einzelvertretung, 
während  bei  der  Gesellschaft  des  bürgerlichen 
Rechts  wie  die  Gesamtgeschäftsführung,  so 
auch  die  Gesamtvertretung  die  gesetzliche 
Regel  bildet.  Es  sind  aber  auch  bei  den 
Handelsgesellschaften  abweichende  Rege- 

lungen im  Gesellschaftsvertrage  zulässig. 
Es  können  ein  oder  mehrere  Gesellschafter 
von  der  Vertretung  ganz  ausgeschlossen 
werden.  Es  kann  eine  Gesamtvertretung 
in  der  Weise  angeordnet  werden,  daß  alle 
oder    doch    mehrere    Gesellschafter   nur   in 
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Gemeinschaft,  oder  daß,  wenn  nicht  mehrere  I  den  Gesellschaftsgläubigern  reserviert,  als 
Gesellschafter  zusammen  handeln,  nur  ein  \  nur  ein  Urteil  gegen  die  Gesellschaft  die 

Gesellschafter  zusammen  mit  einem  Pro-  j  Zwangsvollstreckung  in  dasselbe  gestattet, 
kuristen  zur  Vertretung  der  Gesellschaft  er-  so  daß  also  die  Privatgläubiger  der  Gesell- 
mächtigt  sein  soll.  In  diesem  Falle  kann  schafter  während  der  Dauer  der  Gesellschaft 

aber  die  vertretungsberechtigte  Gesamtheit '  sich  nicht  an  das  Gesellschaftsvermögen 
der  Gesellschafter  einzelne  von  ihnen  zur  ,  halten  können.  Andererseits  bestehen  aber 

Vornahme  bestimmter  Geschäfte  oder  auch  j  keine  Kautelen  zur  Sicherung  der  Gesell- 
Geschäftsarten  ermächtigen  und  es  ist  zur  schaftsgläubiger  dagegen,  daß  nicht  die 
Empfangnahme  einer  Willenserklärung  der  i  Gesellschafter  selbst  der  Gesellschaft  das 
Gesellschaft  gegenüber  jeder  einzelne  der  Geschäftskapital  entziehen.  Es  fehlt  also 
gesamtvertretungsberechtigten  Gesellschafter  !  den  Personalgesellschaften  die  Kreditbasis 
befugt.  Jede  Abweichung  von  der  gesetz- 1  des  festen,  in  seiner  Erhaltung  gesicherten 
liehen  Regel  der  Einzelvertretungsbefugnis  [  Kapitals.  Statt  dessen  tritt  hier  neben  die 
jedes    persönlich    haftenden    Gesellschafters  j  Haftung    des    Gesellschaftsvermögens    ent 
ist  zur  Eintragung  ins  Handelsregister  anzu- 

melden. Ist  die  Abweichung  nicht  ein- 
getragen und  bekanntgemacht,  so  braucht 

sie  ein  Dritter,  der  sie  nicht  kennt,  nicht 
gegen  sich  gelten  zu  lassen. 

Im  Interesse  der  Verkehrssicherheit  ist 

der  Umfang  der  gesellschaftlichen  Vertretung 
gesetzlich  allgemein  und  unbeschränkbar  fest- 

gelegt.    Sie  erstreckt  sich  auf  alle  gericht 

sprechend  dem  individualistischen  Charakter 
dieser  Gesellschaften  und  als  die  eigentliche 
Basis  des  gesellschaftlichen  Kredits  die  ab- 

solute persönliche  gesamtschuldnerische  Haf- 
tung der  Gesellschafter  selbst,  bei  den  Kom- 

manditisten allerdings  der  Höhe  nach  auf 
die  übernommene  Kommanditeinlage  be- schränkt. 

b)  Diese  persönliche  Haftung  der  Gesell- 
lichen und  außergerichtlichen  Geschäfte  und  schafter  ist  keine  Haftung  für  fremde  Schuld, 

Rechtshandlungen,  auch  Unterlassungen,  und  wie  die  Bürgschaft,  sondern  Haftung  für 
zwar  im  Gegensatz  zur  Prokura  auch  auf  die  eigene  aus  der  Mitgliedschaft  an  der  Gesell- 
Veräußerung  und  Belastung  von  Grund-  Schaft  fließende  Schuld.  Das  Hinzutreten 
stücken    und    auf   die    Erteilung    und    den  der  persönlichen   Haftung  zu  der  Haftung 
Widerruf  einer  Prokura.     Nur  solche  Hand- 

lungen,   die,   wie    Sitzverlegung,    Aufnahme 
mit   dem    Gesellschaftsvermögen   ist   daher 
nicht    Doppelschuldnerschaft,    sondern    nur 

weiterer  persönlich  haftender  Gesellschafter  i  erweiterte  Haftung  eines  Schuldners.  Jeder 
oder  von  Kommanditisten  (nicht  von  stillen  j  Gesellschafter  haftet  für  jede  Gescllschafts- 
Gcsellschaftern),  eine  Aenderung  des  Gesell-  j  schuld  mit  zwei  Vermögensmassen,  nämlich, 
schaftsvertrags  enthalten,  fallen  nicht  in  i  dem  Gesellschaftsvermögen  und  seinem 

den  Rahmen  der  Vertretungsmacht,  sondern  j  übrigen  Vermögen,  wobei  bei  den  Komman- 
bediirfen  der  Mitwirkung  aller  Gesellschafter.  '  ditisten  diese  letztere  Haftung  der  Höhe 
Auch  erstreckt  sich  die  Vertretung  nicht  j  nach  begrenzt  ist.  Die  Schuld  selbst  ist 
auf  solche  Handlungen,  die,  wie  z.  B.  die  |  eine  einheitliche,  der  Erfüllungsort  der 
Unterzeichnung  der  Bilanz,  von  den  Gesell-  Gesellschaftsschuld  daher  auch  für  die 
schaftern  für  sich  persönlich  vorzunehmen  Geltendmachung  beider  Haftungen  derselbe, 
sind.  Im  Prozeß  vertritt  der  vertretungs- 1  c)  Die  stärkere  Geschlossenheit  des 
berechtigte  Gesellschafter  die  Gesellschaft !  Gesellschaftsvermögens  führt  aber  bei  den 
aktiv  und  passiv.  Er  schiebt  den  Parteieid  ,  Handelsgesellschaften  zu  einer  formellen 
zu  und  zurück.    Die  Ableistung  des  Partei- !  Sonderung   des    Gesellschaftsvermögens    als 
eides  erfolgt  durch  alle  vertretenden  Gesell 
schafter.  Wie  die  Geschäftsführung,  so 
kann  auch  die  Vertretungsmacht  einem  Ge- 

sellschafter auf  Antrag  der  übrigen  Gesell- 
schafter durch  gerichtliche  Entscheidung 

entzogen  werden,  wenn  ein  wichtiger  Grund 
vorliegt. 

4.  Gesellschaftsschulden  und  persön- 
liche Haftung,  a)  Für  die  Gesellschafts- 

schulden, d.  h.  die  Verbindlichkeiten,  die 

sich  aus  dem  gesellschaftlichen  Verbands- 
leben der  Gesellschafter  entwickeln,  im 

Gegensatz  zu  ihren  persönlichen  privaten 
Verbindlichkeiten,  haftet,  wie  bei  der  bürger- 

lichen Gesellschaft,  so  auch  bei  der  offenen 

Handelsgesellschaft  und  Kommanditgesell- 
schaft einmal  das  Gesellschaftsvermögen. 

Dieses    Gesellschaftsvermögen    ist    insofern 

Vollstreckungsobjekt,  wie  sie  das  bürgerliche 
Recht  nicht  kennt.  Es  ist  zur  Vollstreckung 
des  Gesellschaftsvermögens  ein  Schuldtitel 
gegen  die  Gesellschaft  als  solche  erforderlich, 
während  es  zur  Geltendmachung  der  per- 

sönlichen Haftung  eines  Urteils  gegen  den 
Gesellschafter  selbst  bedarf.  Um  beide 

Haftungen  geltend  zu  machen,  ist  also  formell 
ein  doppeltes  Vorgehen,  nämlich  gegen  die 
Gesellschaft  und  gegen  den  Einzelgesell- 

schafter nötig,  wobei  übrigens  beide  Klagen 
miteinander  verbunden  werden  können.  Ma- 

teriell ist  der  Einzelgesellschafter  aber  auch 

Mitpartei  beim  Vorgehen  gegen  die  Gesell- 
schaft, nur  der  Haftungsgegenstand  ist  in 

beiden  Klagen  ein  verschiedener.  Dieselbe 

formelle  Sonderung  zeigt  sich  im  Konkurs- falle.    Um  das  Gesellschaftsvermögen  zum 
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Gegenstand  des  Konkurses  zu  machen,  be- 
darf es  des  separaten  Konkurses  über  die 

Gesellschaft,  während  das  Privatvermögen 
der  Gesellschafter  den  Gegenstand  des 
Einzelkonkurses  über  das  Vermögen  eines 
Gesellschafters  bildet. 

d)  Für  die  persönliche  Haftung  im 
besonderen  gilt  folgendes: 

Bei  den  persönlich  haftenden  Gesellschaftern 
ist  die  Haftung  eine  prinzipale,  solidarische, 
nicht  ausschließbare  und  unbeschränkte. 
Es  bedarf  einmal  keiner  Vorausklage  gegen  die 
Gesellschaft.  Der  Gläubiger  hat  vielmehr  die 
Wahl,  ob  er  zuerst  gegen  die  Gesellschaft  oder 
gegen  den  Gesellschafter,  oder  gegen  beide  zu- 

gleich vorgehen  soll.  Er  kann  auch  den  Konkurs 
über  das  Privatvermögen  des  Gesellschafters 
herbeiführen  ohne  gleichzeitigen  Konkurs  über 
das  Gesellschaftsvermögen.  Nur  wenn  sowohl 
Gesellschaftskonkurs  wie  Privatkonkurs  er- 

öffnet ist,  wandelt  sich  die  persönliche  Haftung 
in  eine  bloße  Ausfallhaftung  um  (§  201  KO.). 
Die  persönliche  Haftung  ist  ferner  eine  solida- 

rische. Sämtliche  Gesellschafter  haften,  soweit  die 
persönliche  Haftung  in  Frage  kommt,  als  Ge- 

samtschuldner. Der  Gläubiger  kann  also  alle 
oder  einzelne  oder  einen  aufs  ganze  oder  auch 
nur  für  einen  Teil  in  Anspruch  nehmen.  Die  Er- 

füllung des  einen  wirkt  für  alle.  Die  persönliche 
Haftung  kann  außerdem  den  Gläubigern  gegen- 

über nicht  wegbedungen  werden.  Nur  intern 
kann  einem  Gesellschafter  von  den  übrigen  die 
persönliche  Haftung  abgenommen  werden.  Bei 
den  persönlich  haftenden  Gesellschaftern  ist  die 
persönliche  Haftung  ferner  eine  unbeschränkte 
und  unbeschränkbare.  Sie  haften  mit  ihrem 
ganzen  Vermögen.  Jede  andere  Vereinbarung 
hat  den  Gesellschaftsgläubigern  gegenüber  keine 
Wirkung. 

Die  persönliche  Haftung  des  Kommandi- 
tisten ist  zwar  auch  grundsätzlich  eine  un- 

mittelbare, prinzipale  und  gesamtschuldnerische 
mit  den  übrigen  Gesellschaftern.  Es  besteht  aber 
einmal  die  Besonderheit,  daß  im  Gesellschafts- 

konkurs die  persönliche  Haftung  des  Komman- 
ditisten nicht  mehr  von  jedem  einzelnen  Gläu- 

biger selbst  geltend  gemacht  werden  kann,  son- 
dern nur  noch  vom  Konkursverwalter  als  Ver- 

treter aller  Gläubiger.  Vor  allen  Dingen  aber 
ist  die  Haftung  des  Kommanditisten  nur  eine 
beschränkte.  Er  kann  nur  bis  zur  Höhe  seiner 
Einlage  in  Anspruch  genommen  werden.  Er 
befreit  sich  also  durch  den  Nachweis,  daß  er 
diesen  Betrag  an  die  Gesellschaft  geleistet  oder 
bereits  zur  Befriedigung  anderer  Gläubiger  her- 

gegeben hat.  Die  Einlage  kann  durch  Barzah- 
lung oder  durch  Einbringung  anderer  Ver- 

mögensgegenstände zum  wirklichen  oder  verein- 
barten niedrigeren  Wert,  auch  durch  Dienste 

geleistet  werden.  Für  die  Höhe  der  Einlage  und 
damit  der  Haftung  ist  der  eingetragene  Betrag 
maßgebend.  Auf  eine  nicht  eingetragene  Er- 

höhung, der  Einlage  können  sich  die  Gläubiger 
nur  berufen,  wenn  die  Erhöhung  in  handelsüb- 

licher Weise  bekanntgemacht  oder  ihnen  in 
anderer  Weise  von  der  Gesellschaft  mitgeteilt 
wird.  Eine  Herabsetzung  ist  den  Gläubigern 
gegenüber  unwirksam,  solange  sie  nicht  in  das 
Handelsregister  eingetragen  ist.  In  Ansehung 
der    Kommanditeinlagen    besteht    auch    bereits 

zugunsten  der  Gesellschaftsgläubiger  eine  ge- 
wisse Bindung  der  Gesellschafter  in  der  Ver- 

fügung über  Gesellschaftsvermögen.  Jede  Ver- 
einbarung über  Erlaß  oder  Stundung  der  Ein- 

lage ist  den  Gläubigern  gegenüber  unwirksam. 
Erfolgt  eine  Rückzahlung,  so  gilt  insoweit  die 
Einlage  als  nicht  geleistet.  Dies  gilt  auch  im 
Falle  der  Auszahlung  von  Gewinnanteilen,  so- 

lange der  Kapitalanteil  des  Kommanditisten 
durch  Verlust  gemindert  ist  oder  durch  die  Aus- 

zahlung gemindert  wird. 
Der  auf  Grund  der  persönlichen  Haftung  in 

Anspruch  genommene  Gesellschafter  kann  einmal 
alle  Einwendungen  geltend  machen,  die  von  der 
Gesellschaft  erhoben  werden  können.  Dabei  darf 
aber  der  Gesellschafter  nicht  über  Rechte  der 
Gesellschaft  verfügen,  z.  B.  Anfechtung,  Wand- 

lung, Rücktritt  erklären,  es  sei  denn,  daß  er  zur 
Einzel  Vertretung  der  Gesellschaft  befugt  ist. 
Wohl  aber  kann  er  sich  auf  eine  bereits  erklärte 
Anfechtung,  Wandlung  evtl.  berufen.  Er  hat 
ferner  ein  Leistungsverweigerungsrecht,  solange 
die  Gesellschaft  die  Möglichkeit  zur  Anfechtung 
oder  Aufrechnung  hat.  Der  Gesellsehafter  kann 
ferner  alle  ihm  persönlich  gegen  die  Gläubiger 
zustehenden  Einwendungen  geltend  machen. 

VI.  Mitgliederwechsel. 

Wie  bei  der  Gesellschaft  des  bürgerlichen 
Rechts,  kann  auch  bei  der  offenen  Handels- 

gesellschaft und  Kommanditgesellschaft  ein 
■Wechsel  in  dem  Bestand  der  Mitglieder  statt- 

finden, ohne  daß  dadurch  die  Identität  der 
Gesellschaft  berührt  wird.  Wohl  aber  liegt 
darin  eine  Aenderung  des  individuellen 
Charakters  der  Gesellschaft  und  damit  eine 

Aenderung  in  der  Grundlage  des  Gesell- 
schaftsverhältnisses, die  nur  mit  Zustimmung 

aller  Gesellschafter  oder  auf  Grund  einer 

Vereinbarung  im  Gesellschaftsvertrag  er- 
folgen darf  und  die  zur  Eintragung  anzu- 

melden ist. 

1.  Eintritt  eines  Gesellschafters.  In  Be- 
tracht kommt  die  Vermehrung  der  Zahl  der 

Gesellschafter  oder  der  Eintritt  von  Gesell- 
schaftern an  Stelle  von  Ausscheidenden.  Beides 

kann  nur  mit  Zustimmung  aller  Gesellschafter 
oder  dann  erfolgen,  wenn  es  im  Gesellschafts- 

vertrag vorgesehen  ist.  Dieser  kann  auch  be- 
stimmen, daß  ein  Mehrheitsbeschluß  über  die 

Aufnahme  eines  Mitgliedes  entscheiden  soll.  Der 
Eintritt  erfolgt  durch  Abschluß  eines  Aufnahme- 

vertrages, der  darum  noch  nicht  der  notariellen 
Form  bedarf,  weil  Grundstücke  zum  Gesellschafts- 

vermögen gehören,  sondern  nur  dann,  wenn 
der  neue  Gesellschafter  Grundstücke  einbringt. 
Der  neue  Gesellschafter  rückt  ohne  besondere 
Vergemeinschaftung  der  einzelnen  Rechte  und 
Pflichten,  also  insbesondere  ohne  Auflassung, 
Abtretung,  Schuldübernahme  in  die  Stellung 
eines  Gesellschafters  ein.  Er  wird  ohne  weiteres 
mitberechtigt  an  den  einzelnen  Gegenständen 
des  Gesellschaftsvermögens,  aber  auch  mitver- 

pflichtet. Insbesondere  haftet  er  auch  persön- 
lich für  alle  Gesellschaftsschulden  und  zwar  nicht 

nur  für  die  nach  seinem  Eintritt  entstehenden, 
sondern  auch  für  die  vorher  begründeten,  ohne 
Unterschied,  ob  die  Firma  eine  Aenderung  er- 

leidet oder  nicht  und  ohne  die  Möglichkeit,  diese 
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Haftung  auszuschließen.  Ein  neueintretender 
Kommanditist  haftet  auch  für  die  früheren  Ge- 

sellschaftsschulden nur  beschränkt,  jedoch  für 
die  zwischen  seinem  Eintritt  und  dessen  Ein- 

tragung begründeten  Verbindlichkeiten  unbe- 
schränkt, sofern  nicht  seine  Beteiligung  als  Kom- 

manditist dem  Gläubiger  bekannt  war. 
2.  Einrücken  der  Erben.  Beim  Tode  eines 

Kommanditisten  treten  dessen  Erben  an  dessen 

Stelle,  wenn  der  Gesellschaftsvertrag  nichts 
anderes  bestimmt.  Der  Tod  eines  persönlich  haf- 

tenden Gesellschafters  hat  die  Auflösung  der 
offenen  Handelsgesellschaft  bzw.  Kommandit- 

gesellschaft zur  Folge.  Es  kann  jedoch  der  Ge- 
sellschaftsvertrag bestimmen,  daß  an  Stelle  des 

verstorbenen  Gesellschafters  dessen  Erben  ein- 
rücken. Dann  treten  die  Erben  mit  dem  Erbfall 

in  die  Gesellschafterstellung  des  Erblassers  ein. 
Damit  traf  sie  nach  früherem  Recht  auch  die 

unbeschränkte  persönliche  Haftung.  Jetzt  kann 
nach  §  139  HGB.  jeder  Erbe  verlangen,  daß  ihm 
unter  Belassung  des  bisherigen  Gewinnanteils  die 
Stellung  eines  Kommanditisten  eingeräumt  und 
der  auf  ihn  entfallende  Teil  der  Einlage  des  Erb- 

lassers als  seine  Kommanditeinlage  anerkannt 
wird.  Gehen  die  übrigen  Gesellschafter  auf  dies 
Verlangen  nicht  ein,  so  kann  der  Erbe  aus- 

scheiden. Zur  Ausübung  dieser  Rechte  hat  der 
Erbe  eine  Frist  von  drei  Monaten  nach  Kenntnis 
vom  Erbfalle.  Wird  er  Kommanditist  oder 

scheidet  er  rechtzeitig  aus,  so  haftet  er  für  die 
bis  dahin  entstandenen  Gesellschaftsschulden 

nur  nach  Maßgabe  der  Erbenhaftung.  Diese 
Regelung  ist  zwingend.  Doch  kann  für  den  Fall, 
daß  der  Erbe  Kommanditist  wird,  der  Gewinn- 

anteil anders  bestimmt  werden. 
3.  Ausscheiden  eines  Gesellschafters.  Wenn 

eine  Gesellschaft  aus  mehr  als  zwei  Gesellschaftern 

besteht,  so  kann  sie,  wenn  ein  Gesellschafter  aus- 
scheidet, von  den  übrigen  in  bestimmten  Fällen 

fortgesetzt  werden,  nämlich  einmal  dann,  wenn 
dies  im  Gesellschaftsvertrage  an  Stelle  der  sonst 
eintretenden  Auflösung  bestimmt  ist  (§  138 
HGB.),  ferner,  wenn  ein  Gesellschafter,  in  dessen 
Person  ein  Grund  zur  vorzeitigen  Kündigung 
durch  die  anderen  Gesellschafter  eintritt,  auf 

deren  Antrag  durch  gerichtliches  Urteil  ausge- 
schlossen wird  (§  140  HGB.),  schließlich,  wenn 

im  Fall  des  Konkurses  eines  Gesellschafters  oder 

der  Kündigung  durch  einen  Privatgläubiger  die 
übrigen  Gesellschafter  die  Fortsetzung  der  Ge- 

sellschaft beschließen  (§  141  HGB.).  Der  Anteil 
des  ausscheidenden  Gesellschafters  am  Gesell- 

schaftsvermögen wächst  den  übrigen  Gesell- 
schaftern an.  Der  ausscheidende  Gesellschafter 

hat  dafür  den  Anspruch,  daß  ihm  der  Wert 
seines  Anteils  im  Momente  des  Ausscheidens  aus- 

bezahlt wird.  Dieses  Abfindungsguthaben  tritt 
an  Stelle  des  Auseinandersetzungsguthabens  im 
Falle  der  Auflösung.  Ergibt  die  Abrechnung 
einen  Passivsaldo  zu  Lasten  des  Ausscheidenden, 
so  hat  dieser  den  Fehlbetrag  entsprechend  seiner 
Verlustbeteiligung  an  die  Gesellschaft  zu  zahlen. 
Um  das  Abfindungsguthaben  bzw.  den  Fehl- 

betrag festzustellen,  bedarf  es  einer  Bewertung 
des  Gesellschaftsvermögens.  Hierüber  kann  der 
Gesellschaftsvertrag  nähere  Bestimmungen  auf- 

stellen. Am  Gewinn  und  Verlust  aus  schweben- 

den Geschäften  bleibt  der  ausgeschiedene  Gesell- 
schafter, wenn  nichts  anderes  vereinbart  ist, 

noch  beteiligt,  hat  aber  auf  die  Abwicklung  dieser 

Geschäfte  keinen  Einfluß  mehr.  Von  der  Haf- 
tung für  Gesellschaftsschulden  kann  der  Aus- 

geschiedene Befreiung  verlangen.  Nach  außen 
besteht  aber  seine  persönliche  Haftung  weiter, 
bis  die  Ansprüche  gegen  ihn  fünf  Jahre  nach 
seinem  Ausscheiden  verjähren.  Besteht  die 
Gesellschaft  nur  aus  zwei  Gesellschaftern,  so  hat 
das  Ausscheiden  eines  derselben  die  Auflösung 
der  Gesellschaft  zur  zwangsläufigen  Folge.  Es 
kann  aber,  wenn  in  der  Person  eines  der  Gesell- 

schafter die  Voraussetzungen  bestehen,  aus 
welchen  die  Ausschließung  eines  Gesellschafters 
zulässig  ist,  der  andere  Gesellschafter  auf  seinen 
Antrag  vom  Gericht  für  berechtigt  erklärt 
werden,  das  Geschäft  ohne  Liquidation  mit 
Aktiven  und  Passiven  zu  übernehmen.  Macht 
ferner  bei  einer  aus  zwei  Gesellschaftern  be- 

stehenden Gesellschaft  ein  Privatgläubiger  eines 
Gesellschafters  von  der  Kündigungsbefugnis 
Gebrauch  oder  wird  über  das  Vermögen  eines 
Gesellschafters  der  Konkurs  eröffnet,  so  ist  der 
andere  Gesellschafter  berechtigt,  das  Geschäft 
mit  Aktiven  und  Passiven  ohne  Liquidation  zu 
übernehmen  (§  142  HGB.). 

VII.   Beendigung  der  Gesellschaft. 

1.      Auflösungsgründe.  Als     solche 
kommen  bei  der  offenen  Handelsgesellschaft 
und  Kommanditgesellschaft  in  Betracht: 

Ablauf  der  vereinbarten  Zeit,  Beschluß  der 
Gesellschafter,  Eröffnung  des  Gesellschafts- 

konkurses, Tod  eines  persönlich  haftenden  Ge- 
sellschafters, Konkurs  eines  Gesellschafters,  auch 

eines  Kommanditisten,  Kündigung  und  gericht- 
liche Entscheidung  (§  131  HGB.).  Inwieweit 

durch  Vereinbarung  an  Stelle  der  Auflösung  eine 
Fortsetzung  der  Gesellschaft  unter  Ausscheiden 
des  betreffenden  Gesellschafters  treten  kann,  ist 
bereits  erörtert.  Ist  die  Gesellschaft  auf  unbe- 

stimmte Zeit  oder  auf  Lebenszeit  eines  Gesell- 
schafters geschlossen,  oder  wird  sie  nach  Ablauf 

der  vertragsmäßigen  Dauer  stillschweigend  fort- 
gesetzt, so  kann  sie  von  jedem  Gesellschafter  mit 

mindestens  sechsmonatiger  Kündigungsfrist 
auf  den  Schluß  eines  Geschäftsjahres  gekündigt 
werden  (§§  132,  134  HGB.).  Sie  kann  ferner  von 
jedem  Privatgläubiger  eines  Gesellschafters,  der 
innerhalb  der  letzten  sechs  Monate  eine  Zwangs- 

vollstreckung in  das  bewegliche  Vermögen  des 
Gesellschafters  ohne  Erfolg  versucht  hat,  und 
dem  der  Auseinandersetzungsanspruch  gericht- 

lich überwiesen  ist,  stets  mit  sechsmonatiger 
Frist  auf  Ende  eines  Geschäftsjahres  gekündigt 
werden  (§  135  HGB.).  Es  kann  außerdem  auf 
Antrag  eines  Gesellschafters  die  vorzeitige  Auf- 

lösung einer  Gesellschaft  durch  gerichtliche  Ent- 
scheidung ausgesprochen  werden,  wenn  ein  wich- 

tiger Grund,  insbesondere  die  schuldhafte  Ver- 
letzung oder  das  Unmöglichwerden  einer  wesent- 

lichen Gesellschaf terverpflichtung  vorliegt  (§133 
HGB.)  Die  durch  Gesellschaftskonkurs  aufgelöste 
Gesellschaft  kann  durch  Gesellschaftsbeschluß  wie- 

der fortgesetzt  werden,  wenn  der  Konkurs  nach 
Abschluß  eines  Zwangsvergleiches  oder  auf  An- 

trag des  Gemeinschuldners  eingestellt  ist  (§  144 
HGB.).  Die  Auflösung  der  Gesellschaft  ist  von 
sämtlichen  Gesellschaftern  zur  Eintragung  ins 

Handelsregister  anzumelden.  Nur  die  Auflösung 
durch  Gesellschaftskonkurs  wird  von  Amts 
wegen  eingetragen. 



64 Handelsgesellschaften  (Die  Formen  der  Handelsgesellschaften) 

2.  Wirkung  der  Auflösung.  Mit  der 

Auflösung  endigt  der  bisherige  Gesellschafts- 
zweck. Die  Gesellschaft  selbst  ist  damit 

nicht  verschwunden.  Es  beginnt  jetzt  ihr 
Abbau,  die  Auseinanderlösung  des  Gesell- 

schaftsbandes. Erst  wenn  diese  vollzogen 
ist,  tritt  die  Vollbeendigung  der  Gesellschaft 
ein.  Bis  dahin  besteht  die  Gesellschaft  als 
Gesamthandsgesellschaft  weiter  und  zwar 
mit  der  Firma,  die  den  Zusatz  in  Liquidation 
erhält.  An  Stelle  des  bisher  auf  den  Betrieb 

eines  Handelsgewerbes  gerichteten  Gesell- 
schaftszwecks tritt  aber  mit  der  Auflösung 

der  Liquidationszweck  als  der  die  Rechte 
und  Pflichten  der  Gesellschafter  nunmehr 
noch  bestimmende  Zweck  der  Gemeinschaft 

bis  zu  ihrer  Vollbeendigung.  Dement- 
sprechend erlischt  auch  mit  der  Auflösung 

die  bisherige  Geschäftsführungs-  und  Ver- 
tretungsbefugnis. Dabei  gilt  aber,  abgesehen 

vom  Fall  der  Auflösung  durch  Kündigung, 
die  Geschäftsführungsbefugnis  eines  Gesell- 

schafters zu  seinen  Gunsten  als  fortbestehend, 
bis  er  die  Auflösung  erfährt  oder  kennen 
muß.  Bei  der  Auflösung  durch  Tod  oder 
Gesellschafterkonkurs  besteht  neben  einer 
Anzeigepflicht  auch  die  Verpflichtung  des 
betreffenden  Gesellschafters  bzw.  seiner 

Erben  und  ebenso  auch  der  übrigen  Gesell- 
schafter bei  Gefahr  im  Verzuge  die  zu  be- 

sorgenden Geschäfte  weiterzuführen,  und  es 
gilt  die  Gesellschaft  hinsichtlich  dieser  Ge- 

schäftsführung als  fortbestehend,  bis  ander- 
weit Vorsorge  getroffen  ist  (§  137  BGB.). 

3.  Liquidation.  Die  regelmäßige  Form 
des  Abbaues  der  aufgelösten  Gesellschaft  ist 
die  Liquidation,  an  deren  Stelle  im  Falle 
des  Gesellschaftskonkurses  die  Konkurs- 

verwaltung tritt.  Es  kann  jedoch  mit  Zu- 
stimmung aller  Gesellschafter  oder  nach  Maß- 

gabe des  Gesellschaftsvertrages  auch  eine 
Art  der  Auseinandersetzung  stattfinden,  z.  B. 
Verwertung  des  Vermögens  im  ganzen  oder 
Uebernahme  des  Geschäftes  mit  allen  Ak- 

tiven und  Passiven  durch  einen  Gesell- 
schafter. 

Im  Falle  der  Liquidation  wandelt  sich  die 
Gesellschaft  in  eine  Liquidationsgerneinschaft  um, 
deren  Zweck  nur  noch  in  der  Abwicklung  der 
bereits  bestehenden  Rechtsverhältnisse  besteht. 
Nur  soweit  es  diesem  Zweck  entspricht,  können 
auch  neue  Geschäfte  getätigt  werden.  Die  Li- 

quidation erfolgt  durch  sämtliche  Gesellschafter, 
auch  die  Kommanditisten,  sofern  nicht  durch 
Gesellschafterbeschluß  oder  Gesellschaftsvertrag 
ein  anderes  bestimmt  ist.  Auf  Antrag  eines  Be- 

teiligten kann  die  Ernennung  von  Liquidatoren 
aus  wichtigen  Gründen  durch  das  Gericht  er- 

folgen, wobei  auch  Nichtgesellschafter  als  Liqui- 
datoren bestellt  werden  können  (§  146  HGB.). 

Auch  die  Abberufung  der  Liquidatoren  kann  aus 
wichtigen  Gründen  durch  das  Gericht  erfolgen, 
ebenso  durch  einstimmigen  Beschluß.  Mehrere 
Liquidatoren    sind,    sofern    nichts    anderes    im 

Handelsregister  eingetragen  ist,  nur  kollektiv 
berechtigt,  die  zur  Liquidation  gehörenden  Hand- 

lungen vorzunehmen.  Der  Umfang  der  Geschäfts- 
führungsbefugnis der  Liquidatoren  deckt  sich 

mit  dem  Umfang  ihrer  Vertretungsmacht.  Sie 
haben  die  laufenden  Geschäfte  zu  beendigen  und 
Forderungen  einzuziehen,  das  Vermögen  in  Geld 
umzusetzen  und  die  Gläubiger  zu  befriedigen. 
Zur  Durchführung  dieser  Zwecke  dürfen  sie  auch 
neue  Geschäfte  eingehen.  Sie  sind  dabei  intern 
an  einstimmig  beschlossene  Weisungen  der  Be- 

teiligten gebunden,  während  eine  Beschränkung 
ihrer  Vertretungsmacht  Dritten  gegenüber  un- 

wirksam ist.  Bei  Beginn  und  Beendigung  der 
Liquidation  ist  eine  Bilanz  aufzustellen.  Das 
Reinvermögen  ist  nach  dem  Verhältnis  der 
Kapitalanteile,  wie  sie  sich  aus  der  Schlußbilanz 
ergeben,  unter  die  Gesellschafter  zu  verteilen. 
Entbehrliches  Geld  wird  schon  vorher  verteilt. 

Nach  der  Beendigung  der  Liquidation  ist  das  Er- 
löschen der  Firma  von  den  Liquidatoren  zur 

Eintragung  anzumelden.  Die  Bücher  und  Papiere 
der  Gesellschaft  werden  einem  Gesellschafter 
oder  Dritten  zur  Aufbewahrung  übergeben. 

4.  Verjährung.  Die  persönliche  Haftung 
der  Gesellschaft  besteht  auch  nach  der  Voll- 

beendigung der  Gesellschaft  oder  nach  dem 
Ausscheiden  eines  Gesellschafters  weiter. 
Die  Ansprüche  gegen  einen  Gesellschafter 
aus  einer  Gesellschaftsschuld  verjähren  aber 
nach  fünf  Jahren  nach  Auflösung  der  Ge- 

sellschaft oder  nach  dem  Ausscheiden,  so- 
fern nicht  der  Anspruch  gegen  die  Gesell- 

schaft einer  kürzeren  Verjährung  unterliegt. 
Die  Verjährung  beginnt  mit  dem  Tage  der 
Eintragung  der  Auflösung  oder  des  Aus- 

scheidens, bei  späterer  Fälligkeit  der  Ge- 
sellschaftsschuld erst  mit  der  Fälligkeit.  Die 

Unterbrechung  der  Verjährung  gegenüber 
der  aufgelösten  Gesellschaft  wirkt  auch 
gegenüber  den  ehemaligen  Gesellschaftern. 
Dagegen  berührt  eine  Verjährungsunter- 

brechung gegenüber  der  Gesellschaft  den 
ausgeschiedenen  Gesellschafter  nicht  mehr, 
da  dessen  Haftung  sich  mit  dem  Ausscheiden 
verselbständigt  hat. 

VIII.      Wirtschaftliche      Bedeutung      der 
offenen      Handelsgesellschaft      und      der 

Kommanditgesellschaft. 

Die  offene  Handelsgesellschaft  ist  die- 
jenige unter  den  Handelsgesellschaften,  die  am 

stärksten  von  dem  individualistischen  Prin- 
zip beherrscht  ist  und  die  deshalb  ihrem  ganzen 

Charakter  nach  der  Einzelunternehmung  am 
nächsten  kommt.  In  ihrem  reinsten  wirtschaft- 

lichen Typ  ist  sie  Arbeitsgemeinschaft.  Wenn 
die  Arbeitskraft  eines  einzelnen  für  den  Zweck 

und  Umfang  der  Unternehmung  nicht  mehr  aus- 
reicht, tritt  der  offene  Teilhaber  als  weiterer  Mit- 

arbeiter hinzu.  So  hat  sich  die  partnership  des 
englischen  Rechts  hauptsächlich  in  zwei  Fällen 
fortgebildet,  die  in  dieser  Beziehung  auch  heute 
noch  typisch  sind,  einmal  in  der  Aufnahme  von 
„Junior-Partnern"  in  ein  altes  Geschäft  und 
dann  in  der  Aufnahme  von  Gesellschaftern  zur 
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Leitung  besonderer  Niederlassungen  oder  Ge- 

schäftszweige. Wie  die  Gesellschafter  die  ge- 
meinsame Arbeit  unter  sich  regeln,  ob  sie  alle 

dieselbe  Arbeit  leisten  oder  ob  z.  B.  der  eine  den 
kommerziellen,  der  andere  den  technischen  Teil 
übernimmt,  überläßt  das  Gesetz  der  freien  Rege- 

lung. Es  beschränkt  sich  darauf,  der  offenen 
Handelsgesellschaft  eine  Gestalt  zu  geben,  die 
dem  auf  die  Person  abgestellten  Verhältnis  der 
Gesellschafter  zueinander  entspricht,  und  die  die 
Gemeinschaft  tauglich  macht,  im  Geschäfts- 

verkehr wirksam  aufzutreten.  Daher  die  Rege- 
lung der  Vertretung,  der  Geschäftsführung,  der 

Vermögensbildung,  der  Gewinnverteilung,  der 
Auseinandersetzung  und  des  Mitgliederwechsels 
auf  rein  individualistischer  Grundlage  und  die 
Zusammenfassung  der  Gemeinschaft  unter  der 
gemeinsamen  Firma.  Die  offene  Handelsgesell- 

schaft ist  wirtschaftlich  und  rechtlich  ein  rein 

persönliches,  auf  gegenseitiges  Vertrauen  ge- 
gründetes Assoziationsverhältnis.  Dem  ent- 

spricht auch  die  Regelung  des  Kreditproblems. 
Das  Kreditfundament  nach  außen  ist  die  un- 

beschränkte, unbeschränkbare  persönliche  Haf- 
tung aller  Gesellschafter  für  die  Schulden  dor 

Gesellschaft.  Sie  bildet  das  Rückgrat  der  Gesell- 
schaft im  Verkehr.  Aber  auch  die  in  der  gesell- 

schaftlichen Beteiligung  selbst  liegende  Kredit- 
gewährung der  Gesellschafter  erfolgt  bei  der 

offenen  Handelsgesellschaft  ohne  objektive 
Kautelen  auf  rein  persönlicher  Grundlage.  Wäh- 

rend das  Gesetz  bei  den  kapitalistischen  Gesell- 
schaftsformen diesen  Beteiligungskredit  durch 

organisatorische  Einrichtungen  der  verschie- 
densten Art  zu  sichern  sucht  und  ihm  damit  mehr 

realen  Charakter  gibt,  ist  die  gesellschaftliche 
Beteiligung  bei  der  offenen  Handelsgesellschaft 
reiner  Personalkredit,  gegründet  auf  das  Ver- 

trauen der  Mitgesellschaft  er  und  regelmäßig  auch 
auf  die  eigene  persönliche  Mitarbeit.  Denn  wer 
sein  Geld  einer  offenen  Handelsgesellschaft  hin- 

gibt, wird  regelmäßig  auch  die  Sicherung  der 
eigenen,  tätigen  Mitwirkung  bei  Führung  der 
Geschäfte  haben  wollen.  So  führt  auch  der  Cha- 

rakter der  Kapitalbeteiligung  als  reiner  Personal- 
kredit  wieder  zur  Arbeitsgemeinschaft.  Die  Be- 

teiligung aller  Gesellschafter  nicht  nur  mit 
Kapital  und  Kredit,  sondern  auch  mit  ihrer 
Arbeitskraft,  entspricht  daher  am  meisten  der 
individualistischen  Natur  der  offenen  Handels- 

gesellschaft. Aber  die  Arbeitsgemeinschaft  ist 
nicht  unbedingt  erforderlich.  Es  kann  auch  bei 
der  offenen  Handelsgesellschaft  untätige,  nur 
mit  Kapital  beteiligte  Gesellschafter  geben.  Die 
Gesellschaft  behält  auch  dann  ihr  individuali- 

stisches Gepräge,  insbesondere  auch  nach  der 
Kreditseite  hin.  Auch  der  nur  mit  Kapital  be- 

teiligte offene  Handelsgesellschafter  haftet  den 
Gläubigern  unbeschränkt  und  hat  für  seine, 
der  Gesellschaft  hingegebenen  Kapitalien,  ab- 

gesehen von  einigen  Kontrollrechten  (§  118 
IIGB.)  keine  andere  Kreditunterlage  als  das 
Vertrauen  zu  dem  oder  den  Mitgesellschaftern. 
Nur  wer  die  Persönlichkeit  des  oder  der  Mit- 

gesellschafter, deren  Verhältnisse  und  Leistungs- 
fähigkeit so  genau  kennt,  daß  sie  ihm  eine  ge- 
nügende Garantie  für  sein  Kapital  bieten,  wird 

sich  daher  ohne  eigene  Mitarbeit  bei  der  offenen 
Handelsgesellschaft  beteiligen  wollen.  Für  rein 
kapitalistische  unpersönliche  Zusammenschlüsse 
eignet  sich  die  offene  Handelsgesellschaft  ihrem 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl 

ganzen  Wesen  nach  nicht.  Dies  schließt  nicht 
aus,  daß  auch  kapitalistische  Assoziationen  in 
die  Form  einer  offenen  Handelsgesellschaft  hin- 

eingezwängt werden  können,  wie  dies  mitunter 
aus  besonderen  Gründen  geschieht.  Wenig  ge- 

eignet ist  die  offene  Handelsgesellschaft  infolge 
ihres  ganz  auf  Vollunternehmungen  zugeschnit- 

tenen Charakters  auch  für  Kartelle  und  andere 
nur  der  Förderung  der  Einzelwirtschaften  dor 
Mitglieder  dienende  Assoziationen. 

Beider  Kommanditgesellschaft  mischen 
sich  mit  den  individualistischen  schon  wichtige 
kapitalistische  Elemente.     Rein  individualistisch 
ist  auch  hier  noch  das  Verhältnis  des  persönlich 
haftenden   Gesellschafters.      Der   Kommanditist 
dagegen  ist  zwar  rechtlich  noch  Mitinhaber  des 
Geschäfts.      Seine    Haftung    den    Gesellschafts- 

gläubigern gegenüber  ist  aber  auf  den   Betrag 
einer  bestimmten  Vermögenseinlage  beschränkt. 
Er  ist  also  ein  Gesellschafter  mit  beschränkter 
Haftung.    Die  Art  seiner  Beteiligung  nähert  sich 
wirtschaftlich  schon  sehr  derjenigen  des  stillen 
Gesellschafters    und    des    Gesellschafters    einer 
GmbH.     Beim  stillen  Gesellschafter  tritt  jedoch 
die  Beteiligung  nach  außen  überhaupt  nicht  in 
die  Erscheinung,  insbesondere  besteht  auch  keine 
unmittelbare  Haftung  den  Gläubigern  gegenüber. 
Wenn  daher  das  Hervortreten  dor  kapitalistischen 
Beteiligung  nach  außen  erwünscht  ist,  um  die 
Kreditbasis  für  die  Gesellschaft  zu  schaffen  oder 
zu  stärken,  ist  von  den  Personalgesellschaften  die 
Kommanditgesellschaft  die  gegebene  Form.    Bei 
der  GmbH,  ist  dagegen  die  Haftung  aller  Gesell- 

schafter auf  eine  bestimmte  Einlage  beschränkt. 
Soll  also  zur  Hebung  dos  Kredits  der  Gesellschaft 
mindestens  ein  Gesellschafter  persönlich  haften, 
so  ist  wirtschaftlich  nicht  die  GmbH.,  sondern 
die  Kommanditschaft  die  näherliegende  Rechts- 

form.  Allerdings  kann  diese  persönliche  Haftung, 
wenigstens  für  bestimmte  Gesellschaftsschulden, 
insbesondere    für    Bankkredite,    auch    bei    der 
GmbH.,     ohne     Schwierigkeiten     durch     Bürg- 

schaftsübernahme   von    Gesellschaftern   erreicht 
werden.   Es  stehen  daher,  da  auch  bei  der  GmbH, 
das  Verhältnis  der  Gesellschafter  zueinander  per- 

sönlich gestaltet  werden  kann,   häufig  Komman- 
ditgesellschaft undGmbH.  als  Gesellschaftsformen 

in  wirtschaftlicher  Konkurrenz.     Es  wird  dann 
einmal  von  Bedeutung,  daß  die  Gründungskosten 
einer  GmbH,  erheblich  höher  sind,  als  die  einer 
Kommanditgesellschaft.    Vor  allem  aber  sind  es 
steuerliche    Gesichtspunkte,    die    je    nach    der 
steuerrechtlichen  Behandlung  der  beiden  Gesell- 

schaftsformen,  bald   die  eine,   bald  die  andere, 
stärker  zur  Anwendung  gelangen  lassen.    Dabei 
treten   dann   häufig  gewisse   Umbiegungen  ein. 
Die  an  sich  kapitalistische  Gesellschaftsform  der 
GmbH,  wird,  wenn  sie  zu  Familiengründungen, 
oder  sonstigen,   mehr  persönlich  gearteten   Zu- 

sammenschlüssen   verwendet   wird,    im    Innern, 
personalistisch  gestaltet.  Oder  es  wird  umgekehrt 
die  Form  der  Kommanditgesellschaft  auch  für 
Gründungen   kapitalistischer   Art   gewählt    und 
dann    der   Kommanditgesellschaft  in  ihrem  in- 

neren Aufbau  eine  mehr  kapitalistische  Struktur 
gegeben,  was  bei  dem  dispositiven  Charakter  der 
das  Innenverhältnis  regelnden  gesetzlichen  Vor- 

schriften sehr  wohl  möglich  ist.   (Vgl.  hierzu  und 
zu  dem  folgenden  auch  Geiler,  Gesellschaftliche 

Organisationsformen     des     neuen     Wirtschafts- rechts 1919.) 

Ed.  V.  6 



66 Handelsgesellschaften  (Die  Formen  der  Handelsgesellschaften) 

C.  Die  Gesellschaft   des  bürgerlichen 
Kechts  im  Handelsverkehr. 

Die  Anwendung  der  Gesellschaft  des  bürger- 
lichen Rechts  ist  infolge  ihrer  unstarren  Rege- 

lung im  heutigen  Wirtschaftsleben  eine  sehr  viel- 
gestaltige.       Für     Unternehmungsgemein- 

schaften,   also    für    Zusammenschlüsse    zum 
Zwecke    des   gemeinsamen    Betriebes   eines   ge- 

werblichen   Unternehmens    wird    sie    praktisch 
namentlich   dann   verwendet,   wenn   den   Betei- 

ligten die  Formen  der  Handelsgesellschaften  ver- 
schlossen sind,  wie  z.  B.  bei  Zusammenschlüssen 

von  Minderkaufleuten,  insbesondere  von  Hand- 
werkern, zum  gemeinsamen  Betriebe  ihrer  Ge- 

werbe.    Zuweilen  bedienen  sich  aber  auch  ge- 
nossenschaftsartige oder  gesellschaftliche  Unter- 

nehmungen mit  mehr  kapitalistischem  Charakter 
der  Form  der  bürgerlich  rechtlichen  Gesellschaft. 
Eine  der  Haupterscheinungsformen  der   Gesell- 

schaft des  bürgerlichen  Rechts  sind  ferner  die 
Konsortien  d.  h.  die  Vereinigungen  zur  Durch- 

führung von  Einzelgeschäften  auf  gemeinsames 
Risiko  (Gelegenheitsgesellschaften).    Sie  können 
als  Beteiligungskonsortien  auch  die  Uebernahme 
einer   Beteiligung  bei   einer  Erwerbsgesellschaft 
auf    gemeinsame    Rechnung    zum    Gegenstand 
haben.    Auch  die  Unterbeteiligungen  als  die 
Gesellschaftsverhältnisse,  durch  die  ein  an  einer 
Gesellschaft  unmittelbar  Beteiligter  die  Gewinn- 
und   Verlustchancen   aus   seiner   Beteiligung  zu 
einem  Bruchteil    auf   einen   anderen   überträgt, 
sind  nur  eine  besondere  Art  einer  Innengesell- 

schaft des  bürgerlichen  Rechts.     Gesellschaften 
des  bürgerlichen  Rechts  sind  ferner  regelmäßig 
auch    die    Interessengemeinschaften   d.    h. 
die   Gemeinschaften  mit  dem   Zweck,   die   Ge- 

winne  gegenseitig   zusammenzulegen   und   nach 
einem  bestimmten  Schlüssel  zu  verteilen.     Eine 
wichtige  Anwendungsform  der  Gesellschaft  des 
bürgerlichen   Rechts  sind  schließlich  vor  allem 
auch  die  Kartelle,  die  sich  sehr  oft  als  Gesell- 

schaften des  bürgerlichen  Rechts  organisieren. 
Literatur:    Zur  Geschichte  kommen  hauptsächlich 

in  Betracht:  Goldschmidt,  Universalgeschichte, 
S.  271  ff.  —  Max   Weber,    Zur  Geschichte   der 
Handelsgesellschaften     im    Mittelalter    (Stuttgart 
1889).    —    Schmoller,    im  Jb.  f.    G.     V.    XV 
S.  646,  XVII S.  359.  —  Schmidt,  Handelsgesell- 

schaften in  den  deutschen  Stadtrechten  1883.  — 
Lästig  in  ZHR  XXIV,  S.  S87  und  derselbe  in 
Endemanns  Handbuch   Bd.  I,    §§  75,    78,    80  ff., 

Endemanns  Studien  1  S.  243  ff'.  —  Behrend, 
Lehrbuch  §63.—  Pappenheim,  in  ZHR.XXXVI, 
S.  85  und  XXXVII  S.  255.  —  Ring,  im  Arch- 
b.  R.  1 V,  S.  394 ff.  —  Behme  in  Z.  H.  R.  X XXXII, 
S.  367 ff.  —  R.  Ehrenberg,  Zeitalter  der  Fugger 
I,  SSO  ff.  — Bruns,  Die  Lübecker  Bergfahrer  1900. 
—  Strieder,  Zwei  Handelsgesellschaftsrerlräge 
aus  dem  15.  und  16.  Jahrhundert,  Diss.  1908.  — 
Keutgen  in  Vierteljahrsschrift  für  Sozial-  und 
Wirtschaftsgeschichte  IV,  27  8 ff.  —  Kohler  - 
Hecht,  in  ZHR.  LIX,  S.  293,S?4ff.  —  Hacman, 
in  ZHR.  LXVIII,  S.  489 ff.,  LXIX,  S.  47 ff.  — 
Silberschmidt,  in Arch.b.R.  XXlI,S.42ff.  und  in 
ZHR.  LXVIII,  S.  405 ff.,  LXIX,  S.  Iff  und240ff. 
—  Elsa  von  Roon- Bassermann,  Sienesischc 
Handelsgesellschaften  des  13.  Jahrhunderts  (1912). 
—  Lehmann,  Lehrbuch  des  Handelsrechts  S.  291. 
—  Klein,  Die  wirtschaftlichen  und  sozialen 
Grundlagen  des  Rechts  der  Erwerbsgesellschaften. 

—  Lattes,  11  diritto  commerciale  S.  160ff.  — 
Tighi,  La  pcrsonalitä  guiridica  della  societä- 
commr.rciale  1900.  —  Vivante,  Trattato  di  diritto- 
commerciale  2,  Nr.  284.  —  Arcangeli,  Cli  istituti 
del  diritto  commerciale  nel  costilute  senesse  de 
1310  in  der  Rivista  die  diritto  commerciale  4r 

parte  1.  —  Huvelien,  L'histoire  du  droit  commer- 
cial,  Paris  1904  S.  85.  —  Molengraaff,  Leid- 
raad  by  de  beoefening  von  het  Nederlaudi-che 
Handelsrecht  2.  Aufl.  1903,  §  23,  über  die  partner- 
ship  des  englischen  Rechts  auch  Späing,  in 
ZHR.XXXXIU,  S.  222 ff.  und  für  das  nordische 
Recht  v.  Armira  nord.  germ.  OR.  Von  her- 

vorragender Bedeutung  für  das  frühere  Recht 
sind  die  Erörtirungen  in  den  Kommentaren  von 
v,  Hahn  und  von  Anschütz,  die  systematischen. 
Darstellungen  von  Thöl,  Handelsr.  I,  §  88 ff.  — 
Behrend,  Handelsr.,  §  68 ff.  —  Lastig  in. 
Endemanns  Handb.  I,  §  74 ff,  besonders  §  80 ff. 
—  O.  Gierice,  Die  Genossenschaftstheorie  und  die 
deutsche  Rechtsprechung,  1887,  S.  435 ff.,  ferner 
Hergenhahn-Tuchatsch,  Die  offene  HG. 
Leipzig  1894-  —  Jäger,  Der  Eonkurs  der  offenen 
HG.,  Freibnrg  1897.  —  Über  die  dogmatischen, 
Grundbegriffe  vgl.  Laband,  Zeitschr.f.  Handelsr. , 
Bd. XXX,  S.  469 ff.,  Bd.  XXXI,  S.  Iff.  u.  Adler, 
Zur  Entwicklungsgeschichte  und  Dogniatik  des 
Gesellschaftsrechts,  Berlin  1895.  —  Über  die 
Kommanditgesellschaft  insbesondere  die  Mono- 
graphie  von  Benaud,  1881.  —  Wendt  in 
Endemanns  Handb.  I,  S.  428 ff.  —  Tuchatsch, 
Die  Kommanditgesellschaft  1895.  —  Ehrenberg, 
Beschränkte  Haftung  des  Schuldners,  S.  Si2lg.  — 
Schwalb,  Zeitschr.f.  Handelsr.,  Bd.  XXX1V.S. 

SSSff. — Für  das  heutige  Recht  vgl.außer  zahlreichen 
Monographien  namentlich  Lehmann,  Lehrbuch 
des  Handelsrechts  §§  55  ff.  —  Cosaclc,  Lehrbuch 
des  Handelsrechts  (1920)  §§  210ff.  —  Gierke  in 
Enzyklopädie  der  Rechtswissenschaft.  III,  §§  Soff, 
und  Derselbe,  Ilindelsgesellschaften  u.  bürgerte 
Recht  im  Arch.  bürg.  Recht  XIX,  S.  114ff.  — 
Wieland,  Handelsrecht  I  im  Bindingschen 
Handbuch  der  Deutschen  Rechtswissenschaft.  — 
Ferner  die  Kommentare  zum  HGB.,  namentlich 
Düringer-Hachenburg  und  zwar  Bd.  IV, 
S.  Iff.,  Die  Gesellschaft  des  bürgerlichen  Rechts 
(bearbeitet  von  Geiler)  u.  S.  849 ff.  die  offene 
HandeUgeselUchaft  und  Kommanditgesellschaft 
(beai  bellet  von  Flechtheim)  —  Goldmann,  II,. 
S.  468ff.  —  Lehmann  Ring,  I,  S.  216,  Staub, 
10.  Aufl.,  bearbeitet  von  Könige,  Pinner,  Bondi, 
I,  S.  5S4ff.  Geiler. 

IL 

Volkswirtschaftliche  Bedeutung  der  Han- 
delsgesellschaften. 

1.  Begriff  und  Arten.  Juristische  und  na- 
tionalökonomische Begriffsbestimmungen.  2.  Ge- 

schichtliches. 3.  Wirtschaftliche  Bedeutung  der 
Handelsgesellschaften. 

1.  Begriff  und  Arten.  Juristische 
und  nationalökonomische  Begriffs- 

bestimmungen. Eine  Handelsgesellschaft 
ist  eine  Verbindung  mehrerer  Personen  zum 
Betriebe  von  Handelsgeschäften,  und  zwar 
findet  ein  solcher  Betrieb  regelmäßig  unter 
gemeinsamer  Firma  sowie  auf  gemeinsame 
Rechnung  statt,  von  welcher  Regel  es  aber 
Ausnahmen  gibt.   Der  Einzelunternehmer  ist 
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durch  völlige  Freiheit  des  Handelns  an  sich 
allen  Handelsgesellschaften  überlegen;  doch 
übersteigen  viele  Unternehmungen  die  Kräfte 
eines  Einzelunternehmers,  die  Arbeitskräfte, 
die  Kapitalkräfte  oder  beide. 

Die  Einteilung  der  Handelsgesellschaften 
in  die  Hauptformen  der  offenen,  der 
Kommandit-  und  der  Aktiengesell- 

schaft ist  zwar  durch  die  kommerzielle 

Praxis  geschaffen,  aber  erst  durch  Rechts- 
wissenschaft  und  Kodifikation  des  Handels- 

rechts scharf  ausgebildet  worden.  Dem- 
gemäß sind  die  Merkmale  der  einzelnen 

Gesellschaftsarten  bisher  meist  nach  juristi- 
schen Gesichtspunkten  festgestellt  worden. 

Man  unterscheidet  in  der  Kegel:  die  offene 
Handelsgesellschaft,  bei  der  jeder 
Gesellschafter  mit  seinem  ganzen  Vermögen 
für  die  Gesellschaftsschulden  haftet;  die 
Kommanditgesellschaft,  bei  der  ein 
Teil  der  Gesellschafter  (die  Kommanditisten) 
nur  mit  einer  bestimmten  Vermögensein- 

lage, ein  anderer  Teil  dagegen  (die  persön- 
lich haftenden  Gesellschafter  oder  Kom- 

plementare) mit  dem  ganzen  Vermögen 
haftet;  die  Aktiengesellschaft,  bei  der 
jeder  Gesellschafter  nur  mit  seiner  Einlage 
für  die  Gesellschaftsschulden  haftet. 

Zwischen  diesen  Hauptformen  gibt  es  Neben- 
formen: Stille  Gesellschaft,  Kommandit- 

gesellschaft auf  Aktien  und  Gesellschaft  mit 
beschränkter  Haftung;  sie  dienen  besonderen 
Bedürfnissen  des  Verkehrs  und  sind  zum 
Teil   reine   Schöpfungen   der   Gesetzgebung. 

Die  juristischen  Begriffsbestimmungen 
sind  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  nicht 
brauchbar,  weil  sie  eine  nicht  notwendige 
Folge  zum  charakteristischen  Merkmale  er- 

heben wollen.  Die  Haftung  der  Gesell- 
schafter ist  je  nach  Zeit  und  Land  bei  der 

gleichen  Art  von  Handelsgesellschaften  ver- 
schieden geregelt  worden,  wie  denn  z.  B. 

in  England  bei  der  Aktiengesellschaft  die 
beschränkte  Haftung  erst  im  Laufe  der  Zeit 
das  vorherrschende  Prinzip  geworden  ist. 
Wirtschaftlich  entscheidend  sind  vielmehr: 
Art  der  Beteiligung  von  Kapital  und  Arbeit, 
sowie  die  dadurch  hervorgerufene  Verteilung 
von  Gewinn  und  Verlust.  Nur  wird  man 

freilich,  wie  überhaupt  bei  solchen  wirt- 
schaftlichen Begriffsbildungen,  darauf  ver- 

zichten müssen,  alle  Einzelfälle  mit  zu  um- 
spannen, da  für  irrationelle  Erscheinungen 

des  Lebens  Begriffsbestimmungen  nicht  mög- 
lich sind. 

Bei  der  offenen  Handelsgesell- 
schaft sind  alle  Gesellschafter,  dem  Wesen 

der  Unternehmungsform  nach,  sowohl  mit 
Arbeit  wie  mit  Kapital  beteiligt.  Deshalb 
teilen  sie  untereinander  den  ganzen  Reiner- 

trag der  Unternehmung  nach  Maßgabe  ihrer 
Kapitalbeteiligung  und  ihrer  Arbeitsleistun- 

gen, während  sie  andererseits  auch  den  Verlust 

nach  Verhältnis  ihrer  Kapitalbeteiligung^zu 
tragen  haben,  und  wenn  diese  nicht  aus- 

reicht, nach  Verhältnis  ihrer  sonstigen  Habe. 
Die  unbeschränkte  Haftung  für  die  Gesell- 

schaftsschulden ist  lediglich  eine  Folge  der 
Verpflichtung  zur  unbeschränkten  Ueber- 
nahme  der  Verlustgefahr.  Und  letztere  Ver- 

pflichtung geht  daraus  hervor,  daß  den  Ge- 
sellschaftern auch  der  ganze  Reinertrag  zu- fließt. _ 

Bei  der  Aktiengesellschaft  dagegen 
ist  die  Kapitallieferung  grundsätzlich  von 
der  Geschäftsleitung  getrennt,  in  der  Regel 
auch  von  der  Gründung  des  Unternehmens. 
Die  Aktionäre  können  demgemäß  auch 
nicht  den  ganzen  Ertrag  erhalten,  sondern 
müssen  den  Entgelt  für  die  Leistung  des 
Unternehmers  den  Direktoren  bzw.  dem 
Aufsichtsrat  überlassen,  den  Entgelt  für 
die  Begründung  des  Unternehmens  den 
Gründern,  so  daß  sie  selbst  außer  dem 
Kapitalzins  nur  eine  (nach  dem  Ertrage 
schwankende)  Prämie  für  ihr  Kapitalrisiko 
erhalten.  Da  sie  nicht  bei  der  Betriebs- 

leitung beteiligt  sind  und  demgemäß  nur 
einen  Teil  des  Ertrages  erhalten,  können 
sie  auch  normalerweise  den  etwaigen  Ver- 

lust nur  bis  zur  Höhe  ihrer  Kapitalbeteiligung 
tragen.  Die  unbeschränkte  Haftung  der 
Aktionäre,  wie  sie  in  Großbritannien  zulässig 
ist,  widerspricht  dem  Wesen  der  eigent- 

lichen Aktiengesellschaft  und  ist  deshalb 
immer  mehr  zurückgedrängt  worden. 

Bei  der  Kommanditgesellschaft  end- 
lich sind  die  persönlich  haftenden  Gesell- 

schafter wirtschaftlich  in  derselben  Lage 
wie  die  Teilhaber  einer  offenen  Handels- 

gesellschaft, die  Kommanditisten  dagegen 
in  derselben  Lage  wie  die  Teilhaber  einer 
Aktiengesellschaft.  Die  Kommanditgesell- 

schaft ist  demnach  eine  Mischform  aus  den 

beiden  anderen  Hauptformen.  Die  Neben- 
formen sind  wirtschaftlich  als  solche  ähnlich 

zu  kennzeichnen.  Die  Stille  Gesellschaft 

ähnelt  der  Kommanditgesellschaft,  die  Kom- 
manditgesellschaft auf  Aktien  ähnelt  der 

Kommanditgesellschaft  und  der  Aktien- 
gesellschaft, die  Gesellschaft  m.  b.  H. 

ähnelt  der  Aktiengesellschaft.  Auf  diese 
Feinheiten  wird  hier  nicht  eingegangen.  _    j 

2.  Geschichtliches.  Die  Kommandit- 
gesellschaft reicht  mit  ihren  Wurzeln 

ins  Altertum  zurück,  da  bereits  bei  den 

Römern  ein  „sozietätsmäßig  modifiziertes" 
depositum  irreguläre  (die  „Bankcommenda" Goldschmidts)  vorkommt.  Aehnliche  Unter- 

nehmungen begegnen  wir  auch  bei  Byzan- tinern und  Arabern.  Im  Mittelalter  ist 
sodann  die  Commenda  (von  commendare  = 

anempfehlen,  anvertrauen)  sowohl  in  roma- 
nischen wie  auch  später  in  germanischen 

Ländern  die  wichtigste  Gesellschaftsform. 

(Deutsche   Synonyma:   Sendeve,   Wedderle- 

5* 
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ging,  Furlegung.)  Bei  der  Commenda  gab 
ein  in  der  Heimat  zurückbleibender  Kapi- 

talist, der  wohl  ein  Kaufmann,  sehr  häufig 
aber  auch  ein  Nichtkaufmann,  z.  B.  ein 
Edelmann  oder  Geistlicher  sein  konnte, 
Waren  oder  Geld  an  einen  selbständigen 
oder  unselbständigen  Geschäftsmann  —  im 
letzteren  Falle  war  es  ein  „Faktor"  — damit  derselbe  mit  dem  anvertrauten  Gute 
überseeische,  später  auch  binnenländische 
Geschäfte  machen  solle  (portat  laboratum 
trans  mare  oder  in  terra;  ad  laborandum 
et  ex  causa  laborandi  et  negociandi  in  arte 
et  mercantiae  lanae  usf.).  Die  Commenda 
kam  ebensowohl  als  Gelegenheitsgesellschaft 
für  eine  einzelne  Reise  vor,  wie  auch,  na- 

mentlich später,  als  ein  Verhältnis  von 
längerer  Dauer,  dann  aber  in  der  Regel  eng 
verknüpft  mit  der  offenen  Gesellschaft,  der- 

art, daß  die  Teilhaber  der  letzteren  ihre  aus- 
wärtigen Faktoren  durch  Commenda  an 

Gewinn  und  Verlust  beteiligten  oder  daß 
die  Teilhaber  offener  Handelsgesellschaften 

„stille  Teilhaber"  (wie  wir  sagen  würden)  mit 
bloßer  Kapital-  und  Gewinnbeteiligung  zu- 

ließen. Ueberhaupt  gestattete  die  Com- 
menda sehr  vielseitige  Anwendung. 

Die  offene  Gesellschaft  ist  wahr- 
scheinlich aus  der  Familie  herausge- 

wachsen. Der  Familiencharakter  ist  bis  ins 

16.  Jahrh.  und  darüber  hinaus  deutlich  er- ' kennbar.  Zuerst  scheint  sie  im  Gewerbe 

Anwendung  gefunden  zu  haben;  indes  be- 
gegnet sie  auch  im  Handel  der  Mittelmeer- 
staaten mindestens  schon  im  13.  Jahrh.  Die 

offenen  Gesellschaften  dieser  älteren  Zeit 
hatten  oft  zahlreiche  Teilhaber,  die  meist 
miteinander  verwandt  oder  verschwägert 
waren.  Die  Gesellschaftsverträge  wurden 
in  der  Regel  (nicht  immer)  unter  gemein- 

samer Firma  mit  solidarischer,  meist  auch 
unbeschränkter  Haftung  aller  Gesellschafter 
auf  bestimmte  Zeit  abgeschlossen  und  nach 
deren  Ablauf,  oft  unter  Ausscheidung  ein- 

zelner und  Hinzuziehung  anderer  Teilhaber, 
erneuert.  Der  erfahrenste,  tüchtigste  Ge- 

sellschafter übernahm  die  Hauptleitung  des 
Geschäfts  mit  mehr  oder  weniger  ausge- 

dehnten, wohl  gar  mit  ganz  unbeschränkten 
Befugnissen.  Abrechnung  erfolgt  in  der 
Regel  nach  einigen  Jahren  oder  nach  Ablauf 
der  Vertragszeit,  worauf  der  etwaige  Ge- 

winn, soweit  er  nicht  schon  vorher  von 
den  Teilhabern  behoben  worden  war  oder 
weiter  stehen  bleiben  sollte,  ausgeschüttet 
wurde.     (Vgl.  arch  oben  S.  51/52). 

Auch  die  Aktiengesellschaft  reicht 
mit  ihren  Wurzeln  weit  zurück.  Aus  Ge- 

nossenschaft mit  Beteiligung  der  Genossen 
an  Arbeit  und  Kapital,  wie  ursprünglich  bei 
der  Bergbaugesellschaft  und  bei  der  Schiffs- 

reederei, entstanden  allmählich  reine  Kapital- 
gesellschaften.  Völlig  hatten  diesen  letzteren 

Charakter  schon  die  mittelalterlich-italieni- 
schen Monti,  Steuerpacht-Gesellschaften  von 

Staatsgläubigern,  und  die  ähnlichen  Genueser 
Maonae,  welche  ganze  Kolonien  verwalteten. 
Wieder  aus  anderen  Elementen  entstanden 
im  Anfange  des  17.  Jahrh.  die  ersten 
modernen  Aktiengesellschaften,  die  ost- 

indischen Handelskompagnien  der  Eng- 
länder und  Niederländer.  Ihre  Wurzeln 

lassen  sich  in  England  bis  zur  Mitte   des 
16.  Jahrh.  zurückverfolgen,  wobei  eine 
Mischung  der  Kapitalgesellschaft  mit  gilden- 

artigen Einrichtungen  noch  eine  Zeitlang 
erkennbar  bleibt,  während  in  den  Nieder- 

landen anfangs  die  an  die  Commenda  er- 
innernde Einteilung  der  Gesellschafter  in 

Haupt-  und  Unterbeteiligte  hervortritt,  welche 
erstere  die  Leitung  allein  in  Händen  hatten. 
In  beiden  Ländern  ist  eine  Anlehnung  an 
die  alte  Reedereigesellschaft  unverkennbar 
und  ebenso  an  die  auch  schon  früher  vor- 

kommenden Handelsgesellschaften  für  ein- 
zelne Unternehmungen  (die  „Spekulations- 

vereine" des  heutigen  Rechts),  welche  in 
Frankreich  als  „societes  anonymes"  noch  im 
17.  Jahrh.  die  Hauptart  der  Kapitalgesell- 

schaften bildeten.  Indem  die  Aktiengesell- 
schaft alle  diese  ihr  ursprünglich  anhaften- 

den fremden  Elemente  abstreifte,  entwickelte 
sie  sich  seit  dem  Ende  des  17.  Jahrh.  zu 
einer  Gesellschaftsart  von  außerordentlicher 
Brauchbarkeit  für  zahlreiche  gewerbliche 
und  kommerzielle  Zwecke.  Vgl.  Art.  „Ak- 

tiengesellschaften. I.  Aktienrecht",  oben 
Bd.  I,  S.  96  ff. 

3.  Wirtschaftliche  Bedeutung  der  Han- 
delsgesellschaften. Die  offene  Handels- 

gesellschaft steht  der  Einzelunternehmung 
am  nächsten,  die  Aktiengesellschaft  steht 
ihr  am  fernsten.  Die  Kommanditgesellschaft 
nimmt  eine  Mittelstellung  ein. 

Die  offene  Handelsgesellschaft 
kommt  am  zweckmäßigsten  dann  zur  An- 

wendung, wenn  die  Arbeitskraft  (Intelligenz, 
Gewandtheit  usw.)  eines  einzelnen  für  den 
Zweck  der  Unternehmung  nicht  genügt. 
England  ist  hier  unerreichtes  Vorbild.  Zwei 
ganz  besonders  häufige  und  typische  Fälle 
solcher  Art  sind:  1.  die  Aufnahme  tüchtiger 

„Juniorpartner"  in  ein  altes  Geschäft  und 
2.  die  Leitung  entfernter  Filialen  oder  be- 

sonderer großer  Geschäftszweige  durch  selb- 
ständige Gesellschafter.  Auch  wenn  ein 

Gesellschafter  von  vornherein  nur  Kapital, 
der  andere  nur  Arbeit  einbringt  —  was 
eigentlich  dem  Wesen  der  offenen  Handels- 

gesellschaft widerspricht  —  können  doch 
beide  Teile  eine  Zeitlang  ihre  Rechnung 
finden;  sobald  indes  der  arbeitende  Gesell- 

schafter selbst  genug  Kapital  und  Kredit 
erworben  hat,  wird  er  in  der  Regel  bestrebt 
sein,  die  Gesellschaft  zu  sprengen,  was  auch 
sonst   leicht    durch    Uneinigkeit   geschehen 
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kann.  Gegenüber  der  Einzelunternehmung 
bildet  das  einen  wesentlichen  Nachteil,  ebenso 
die  Schwächung  der  einheitlichen  Leitung, 
der  Verantwortlichkeit  und  demgemäß  auch 
der  Wirtschaftlichkeit,  die  größere  Schwer- 

fälligkeit u.  w.  d.  g. 
Bei  der  Kommanditgesellschaft 

ist  in  der  Regel  von  vornherein  auf  der 
einen  Seite  Kapitalmangel,  auf  der  anderen 
der  Wunsch  nach  höherer  Verzinsung  eines 
Kapitals  das  Motiv  der  Gesellschaftsbildung. 
Besonders  mittelgroße  Unternehmungen, 
ferner  solche,  bei  denen  es  darauf  ankommt, 

hohe  Leistungen  ungewöhnlich  begabter  Ge- 
schäftsleiter entsprechend  zu  belohnen,  aber 

auch  das  Risiko  größtenteils  auf  deren 
Schultern  zu  legen,  also  z.  B.  Unterneh- 

mungen, die  starken  Konjunkturen  unter- 
worfen sind,  eignen  sich  für  die  Kommandit- 

gesellschaft. Doch  ist  dieselbe  nur  dann 
mit  Nutzen  anwendbar,  wenn  die  persönlich 
haftenden  Gesellschafter  ein  ungewöhnlich 
hohes  Maß  von  Vertrauen  bei  den  Komman- 

ditisten genießen,  da  die  Versuchung  zur 
Uebervorteilung  derselben  groß  ist  und  auch 
die  Selbsthaftung  der  Komplementare  nicht 

dieselbe  Garantie  guter,  vorsichtiger  Ge- 
schäftsführung gibt  wie  bei  der  offenen 

Handelsgesellschaft. 
Bei  der  Bildung  von  Aktiengesell- 

schaften ist  das  wichtigste  und  jedenfalls 
das  am  meisten  berechtigte  Motiv  das  Be- 

streben, für  große  Unternehmungen  rasch 
entsprechende  Kapitalien  zu  beschaffen. 
Die  Aktiengesellschaft  hat  noch  andere  gute 
Eigenschaften,  denen  sich  aber  hier  besonders 
viele  unerwünschte  Nebenwirkungen  bei- 

gesellen, die  oftmals  selbst  schon  bei  der 
Entstehung  der  Gesellschaft  das  Hauptmotiv 
bilden.  Sowohl  die  guten  wie  die  üblen 
Wirkungen  der  Aktiengesellschaften  gehen 
hervor  aus  jener  Auflösung  der  Personal- 

union zwischen  dem  Unternehmer  und  dem 

Kapitalisten.  Vgl.  den  Art.  „Aktiengesell- 
schaften. IL  Wirtschaftlicher  Charakter  der 

Aktiengesellschaft",  oben  Bd.  I  S.  129 ff.; 
schärfer  in  meiner  Abhandlung  „Aktien- 

gesellschaft und  Aktienrente"  im  Thünen- Archiv  Bd.  I  S.  73ff. 
Lilerutur:  Die  juristische  Literatur  ist  sehr  groß, 

die  nationalökonomische  recht  klein,  abgesehen 
v<n  dem,  was  neuerdings  über  die  Akt.-G.  ge- 

schrieben worden  ist.  Ich  nenne  nur :  Schaffte, 
Die  Anwendbarkeit  der  verschiedenen  Unter 
nehmungsf armen        (Z.      f.        St.      1869,  S. 
261  ff.).  —  Endemann,  Die  Entwick- 

lung der  Handelsgesellschaften,  Berlin  1867. 
—  Derselbe,  Studien  in  der  romanisch- ka- 
nonist.  Wirtschafts-  und  Rechtslehre,  Berlin 
1874,  Bd.  I,  S.  341  ff.  —  Lästig,  in  d.  Handb. 
d.  deutschen  Handels-,  See- und  Wechselrechts,  her- 
ansg.  von  Endemann,  Leipzig  1881,  Bd.  I,  S. 
810 ff.  —  Roseher- Stieda,  Nationalökonomik 
des  Gewerbefleißes  und  Handels,  8.  Aufl.  — 
G.   Colin,    System  III,   101  ff.   —   Schmollet; 

Grundriß  I,  §  144  ff.  —  Ad.  Wagner,  Theoret. 
Sozialökonomik  I,  §  42ff.  —  Lexis  bei  Schön- 

berg HB.  d.  pol/t.  Ockonomie,  II  2,  S.  230ff.    
Passow,  Wirtschaft!,.  Bedeutung  und  Organi- 

sation d.  Akt.-Ges.  1907.  —  Liefmann,  Die 
Unternehmungsformen,  1912.  —  Lescoeur,  Le- 

gislation des  societes  commerciales  en  France 

et  ä  l'etranger.  —  Deloison,  Tratte  des  so- 
cietes commerciales,  Paris  1882.  —  Lehmann, 

Handbuch  des  Handelsrechts,  3.  Aufl.,  herausg. 
von  Hergenhahn,  Bd.  I,  1921.  —  Müller- 
Erzbach,  Deutsches  Handelsrecht,  Bd.  I,  1921 
(geht  auf  die  wirtschaftlichen  Zwecke  der  HG. 
näher  ein,  bringt  darüber  auch  weitere  Litera- 

turangaben). —  Schmidt,  Handelsgesell- 
schaften in  den  deutschen  Stadtrechtsquellen 

des  Mittelalters  (Gierkes  Unters,  z.  deutschen 
Staats-     und     Rechtsgeschichte,    XV),    Breslau 
1883.  —  Silberschmidt,  Die  Commenda  in 
ihrer  frühesten  Entwicklung  bis  zum  13.  Juhrh., 
1884.  —  Weber,  Zur  Geschichte  der  Handels- 

gesellschaften im  Mittelalter,  Stuttgart  1889.  — 
K.  Lehmann,  Geschichtliche  Entwicklung  des 
Aktienrechts,  1895.  —  Derselbe,  Das  Recht  der 
Aktiengesellschaften,  Bd.  1,  1898.  —  S.  Ehren- 

berg, Zeitalter  der  Fugger,  1896,  I,  38 ff.,  380  ff; 

II,  29-2 ff.,  325 ff.  —  Histor.  Hauptwerk :  Gold- 
schmidt, Handbuch  des  Handelsrechts,  3.  Aufl. 

Bd.  I,  1.  Abt.:  Universalgeschichte  des  Handels- 
rechts, 1.  Lief,  S.  254  ff.  —  Van  der  Heijden,  De 

ontwikkeling  van  de  namenlooze  vennoolschap 
in  Nederland  voor  de  codificatie,  1908.  —  van 
Brakel,  De  hollandsche  handelscompagnieen 
der  17 e  eeuw,  1908.  —  Lastig,  Die  Accomen- 
datio,  die  Grundform  der  heutigen  Kommandit- 
G  es  ellschaften  in  ihrer  Gestaltung  v.  XIII.  bis 
XIX.  Jahrh.,  1907.  —  Wegen  der  Aktiengesell- 

schaften vgl.  d.  Art.  oben  Bd.  I,  S.  140. 
Richard  Ehrenberg. 

Handelshochschulen 

s.  Kaufmännisches  Unterrichtswesen. 

Handelskammern. 

1.  Allgemeines.  2.  Deutsches  Reich,  a)  Die 
Handelskammern,  b)  Der  deutsche  Industrie- 
und  Handelstag  und  sonstige  Handelskammer- 

verbände, c)  Das  Handelskammerwesen  in  den 
einzelnen  deutschen  Ländern,  a)  Preußen,  ß)  Die 
anderen  deutschen  Länder.  3.  Oesterreich. 
4.  Ungarn.  5.  Frankreich.  6.  Britisches  Reich. 
7.  Die  sonstigen  außerdeutschen  Staaten.  8.  Aus- 

landshandelskammern. 9.  Internationale  Handels- 
kammerkongresse. 

1.  Allgemeines.  Handelskammern  sind 

Vertretungen  der  Kaufmannschaft  eines  Be- 
zirks zur  Förderung  der  allgemeinen  Inter- 
essen von  Handel,  Industrie  und  Verkehr. 

Der  Name  Handelskammer  stammt  aus 

Frankreich  (chambre  de  commerce)  und  ist 
von  da  auf  gleichartige  Einrichtungen 
Deutschlands  und  anderer  Länder  (chamber 
of  commerce,  camera  di  commercio  usw.) 

übertragen  worden.  Nach  französischem 

Vorbilde  sind  die  Handelskammern  Deutsch- 

lands und  der  meisten  anderen  Kultur- 
staaten amtliche  Interessenvertretungen,  was 
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auch  dem  verwaltungstechnischen  Begriffe 

der  „Kammer",  wie  er  sich  in  Deutschland 
gebildet  hat,  entspricht.  Abweichend  hier- 

von haben  die  Handelskammern  des  eng- 
lischen Weltreiches,  der  Vereinigten  Staaten 

von  Amerika  und  einer  Anzahl  kleinerer 
Länder  den  Charakter  freier  Vereine,  dabei 
aber  im  wesentlichen  die  gleichen  Aufgaben 
wie  anderwärts  die  amtlichen  Handels- 

kammern. Bezüglich  der  Aufgaben  selbst  ist 
zunächst  bedeutsam,  daß  trotz  der  Beschrän- 

kung des  Namens  auf  den  „Handel"  von 
jeher  und  ganz  allgemein  in  allen  Ländern 
ebensosehr  auch  die  Industrie  und  der  Ver- 

kehr in  den  Handelskammern  ihre  Vertretung 
gefunden  haben,  so  daß  nur  die  Landwirt- 

schaft und  das  Handwerk  von  ihnen  ausge- 
schlossen bleiben.  Vereinzelt,  so  namentlich 

in  Oesterreich,  ist  allerdings  auch  das  Hand- 
werk in  die  Organisation  mit  einbezogen 

worden;  die  betreffenden  Kammern  pflegen 
dann  die  Bezeichnung  „Handels-  und  Ge- 

werbekammern" zu  führen  (vgl.  hierzu  den 
Art.  „Gewerbekammern").  Im  übrigen  ist  der 
Aufgabenkreis  der  Handelskammern  ein 
zweifacher.  Er  umfaßt  einerseits  die  Wahr- 

nehmung der  Interessen  der  in  den  Handels- 
kammern vertretenen  Berufsstände;  an- 

dererseits bedient  sich  die  Staatsregierung 
nebst  den  untergeordneten  Behörden  der 
Unterstützung  der  Handelskammern  zur 
Förderung  der  Volkswirtschaft.  In  ersterer 
Beziehung  haben  die  Handelskammern  das 
Recht  und  die  Pflicht,  ihre  Wünsche  selb- 

ständig geltend  zu  machen  und  zu  diesem 
Zwecke  Anträge  zu  stellen,  Anregungen  zu 
geben  und  dabei  untereinander  sowie  mit 
anderen  Interessengruppen  und  mit  den  Be- 

hörden, und  zwar  in  der  Regel  auch  un- 
mittelbar mit  den  höchsten  Instanzen,  in 

Verkehr  zu  treten.  Als  die  Regierungen  unter- 
stützende Organe  sind  die  Handelskammern 

berufen,  auf  Erfordern  der  Behörden  Be- 
richte und  Gutachten  zu  erstatten.  Dort,  wo 

die  Handelskammern  amtlichen  Charakter 
haben,  gehen  die  Vorschriften  auch  wohl 
dahin,  daß  die  Handelskammern  vor  der  Ein- 

bringung von  Gesetzentwürfen  und  dem 
Erlaß  von  Verordnungen,  die  ihr  Interessen- 

gebiet betreffen,  von  der  Regierung  zu  hören 
sind.  Endlich  tritt  bei  den  Handelskammern 
amtlichen  Charakters  dieser  letztere  noch 
insofern  hervor,  als  sie  in  gewissem  Umfange 
selbst  eine  behördliche  Tätigkeit  ausüben, 
wie  dies  u.  a.  geschieht  in  der  Führung  der 
Aufsicht  über  die  Börse,  der  Ernennung  und 
Beeidigung  von  Sachverständigen,  der  Aus- 

stellung von  Ursprungszeugnissen  im  inter- 
nationalen Warenverkehr,  der  Verwaltung 

öffentlicher  Verkehrseinrichtungen  (Häfen 
usw.),  der  Mitwirkung  bei  der  Führung  der 
Firmenregister,  der  staatlichen  Statistik  usw. 
Zur  Zuständigkeit  der  Handelskammern  ge- 

hört auch  die  selbständige  Errichtung  und 
Förderung  von  Anstalten  und  Einrichtungen, 
die  dem  Handel  und  der  Industrie  zugute 
kommen  (Fachschulen,  Museen,  Börsen,  Ver- 

kehrsanstalten usw.).  Hiermit  hängt  zu- 
sammen, daß  den  Handelskammern  allge- 

mein die  Rechte  einer  juristischen  Person  zu- 
stehen. Hinsichtlich  der  Organisation  der 

Handelskammern  sind  noch  folgende  Ge- 
sichtspunkte von  Bedeutung. 

Der  den  Handelskammern  zugehörende 
Personenkreis  deckt  sich  allgemein  mit  dem 
Begriff  der  Vollkaufleute  im  Sinne  des  deut- 

schen Handelsgesetzbuches,  so  daß  neben 
den  eigentlichen  Händlern  auch  die  In- 

dustriellen, die  Unternehmer  privater  Ver- 
kehrsanstalten und  die  Versicherungsunter- 

nehmungen  darunter  gefaßt  sind.  (Ueber  Voll- 
kaufleute usw.  oben  Art.  „Handel  [Das 

Recht  des  Handels]"  S.  39).  Ausge- 
schlossen bleiben  einesteils  die  Handwerker, 

deren  Zusammenfassung  in  besonderen  Or- 

ganisationen (vgl.  Art.  „Gewerbekammern") sich  namentlich  mit  Rücksicht  auf  die  Art 

der  beruflichen  Vorbildung  und  die  eigen- 
artigen Interessen  dieser  Gruppe  empfiehlt, 

anderenteils  diejenigen  Minderkanfleute,  die 
als  Inhaber  kleinerer  Ladengeschäfte,  Hau- 

sierer usw.  tätig  sind,  obwohl  auch  diesen 
Gruppen  eine  angemessene  Vertretung  ge- 

währt werden  sollte.  Jedenfalls  ist  für  die 
Inhaber  größerer  Ladengeschäfte,  die  als 
Vollkaufleute  gelten,  die  Handelskammer- 

organisation die  gegebene  Vertretung,  wenn 
auch  die  Angehörigen  des  Einzelhandels  sich 
nicht  selten  über  Zurücksetzung  gegenüber 
dem  Großhandel  in  bezug  auf  die  Zugehörig- 

keit zur  Handelskammer  beklagt  haben.  Ver- 
einzelt, wie  in  Hamburg  und  Bremen,  hat 

man  ihren  Wünschen  durch  Begründung 
besonderer  Kleinhandelskammern  Rechnung 
getragen.  Grundsätzlich  muß  es  als  richtig 
bezeichnet  werden,  daß  Industrie,  Groß-  und 
Kleinhandel  und  Verkehr  in  den  Handels- 

kammern ihre  gemeinsame  Vertretung  finden, 
da  die  Angehörigen  dieser  Berufsgruppen  zahl- 

reiche Berührungspunkte  haben,  ihre  wirt- 
schaftlichen Funktionen  vielfach  ineinander 

übergehen,  und  eine  Trennung  durch  Schaf- 
fung besonderer  Kammern  für  jede  dieser 

Gruppen  zu  einer  unerwünschten  Zersplitte- 
rung der  amtlichen  Interessenvertretungen 

führen  müßte. 
Bei  der  großen  Bedeutung  von  Handel  und 

Industrie  in  den  meisten  Kulturstaaten  er- 
scheint es  wünschenswert,  daß  sich  die  Han- 

delskammerorganisation möglichst  lückenlos 
über  das  ganze  Staatsgebiet  erstreckt,  eine 
Forderung,  die  allerdings  keineswegs  all- 

gemein erfüllt  ist.  Vielmehr  bleibt,  ent- 
sprechend der  geschichtlichen  Entwicklung 

des  Handelskammerwesens,  die  Organisation 
vielfach  auch  heute  noch  auf  einzelne  be- 
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■deutendere  Städte  beschränkt,  und  selbst  in 
Deutschland,  wo  jener  Forderung  im  großen 
und  ganzen  Rechnung  getragen  ist,  gibt  es 
noch  einzelne  Bezirke  ohne  Handelskammern. 
Die  territoriale,  bezirksweise  Gliederung  ist 
für  die  Handelskammerorganisation  wesent- 

lich, wobei  die  Ordnung  zweckmäßig  im  An- 
schluß an  die  größeren  politischen  Verwal- 

tungsbezirke, etwa  in  dem  Umfange  eines 
preußischen  Regierungsbezirks,  erfolgt,  je- 

doch auch  den  wirtschaftsgeographischen 
Besonderheiten  und  eigenartigen  wirtschaft- 

lichen Interessen  tunlichst  Rechnung  zu 
tragen  hat.  Jedenfalls  ist  eine  übergroße 
Ausdehnung  der  Bezirke  ebenso  zu  ver- 

meiden wie  eine  zu  starke  räumliche  Zer- 
splitterung, durch  die  das  Ansehen  und  die 

Leistungsfähigkeit  der  Handelskammern  in 
Frage  gestellt  wird.  Die  territoriale  Gliede- 

rung ist  von  großem  Vorteil  für  die  praktische 
Wirksamkeit  der  Handelskammern.  Die  In- 

dustrie hat  ihrer  Natur  nach  einen  mehr  oder 
minder  stark  bodenständigen  Charakter;  sie 
ist  hinsichtlich  der  Beschaffung  der  Arbeits- 

kräfte, der  Löhne,  der  Wohnungsfrage  an  die 
örtlichen  Verhältnisse  gebunden.  Sie  wird 
bis  zu  einem  gewissen  Grade  von  der  Nach- 

barschaft anderer  Industriezweige  beeinflußt. 
Somit  bestehen  mancherlei  mehr  oder  minder 
tiefgreifende  Verschiedenheiten  in  den 
Lebensbedingungen  der  einzelnen  Industrie- 

zweige, je  nach  der  landschaftlichen 
Eigenart  der  Verhältnisse.  Sie  machen  sich 
u.  a.  in  den  Gegensätzlichkeiten  bei  zoll- 

tariflichen Fragen,  in  der  Tarifpolitik  der 
Eisenbahnen,  bei  der  Erörterung  der  Wasser- 

straßenprobleme, überhaupt  auf  dem  ganzen 
Gebiet  des  Verkehrswesens  geltend.  Am 
wenigsten  fügt  sich  vielleicht  der  Handel 
wegen  seiner  die  örtliche  Bedarfsbefriedigung 
■ausgleichenden  land-  und  weltumspannen- 

den Funktion  in  diese  territoriale  Ordnung 
«in.  Aber  auch  er  ist  von  ihr  beeinflußt,  der 
Kleinhandel  sogar  in  erheblichem  Maße.  Das 
richtige  Verständnis  für  die  durch  die  Han- 

delskammern zu  vertretenden  Bedürfnisse  in 
Industrie,  Handel  und  Verkehr  kann  daher 
nur  aus  der  zutreffenden  Würdigung  der 
territorialen  Verhältnisse  entspringen,  welche 
die  Lebensbedingungen  der  einzelnen  Ge- 

werbszweige wesentlich  mitbestimmen. 
Selbstverständlich  dürfen  bei  alledem  die 
großen  für  die  gesamte  Volkswirtschaft  ge- 

meinsamen Gesichtspunkte  nicht  außer  acht 
gelassen  werden.  Dem  trägt  auch  die  übliche 
Bildung  von  Handelskammervereinigungen 
für  größere  Gebiete  zum  Zweck  der  Beratung 
gemeinschaftlicher  Angelegenheiten  Rech- 
nung. 

In  einem  gewissen  Wettbewerb  mit  den 
amtlichen  Handelskammern  stehen  die  im 
Laufe  des  letzten  halben  Jahrhunderts  zahl- 

reich   gegründeten    privaten    Interessenver- 

einigungen der  Industrie  und  des  Handels 

(vgl.  Art.  „Unternehmerverbände").  Sie  haben es  zu  bedeutendem  Einfluß  gebracht  und 
werden  auch,  ähnlich  wie  die  Handelskam- 

mern, regierungsseitig  zu  gutachtlichen 
Zwecken  herangezogen.  Diese  Vereine  be- 

handeln neben  den  allgemeinen  wirtschaft- 
lichen Fragen  namentlich  fach  wirtschaft- 

liche und  technische  Angelegenheiten  der  ein- 
zelnen Sonderzweige  der  Industrie  und  des 

Handels.  Sie  sind  gegenüber  den  Handels- 
kammern darin  im  Vorteil,  daß  sie  sich  diesen 

Sonderinteressen  unter  Berücksichtigung  der 
Verhältnisse  eines  größeren  räumlichen  Ge- 

biets leichter  anpassen  und  in  engere  Be- 
ziehungen zu  Einzelunternehmungen,  zu 

Syndikaten  und  Kartellen  treten,  auch  auf 
politischem  Gebiete  eine  größere  Tätigkeit 
entfalten  können,  die  den  Handelskammern 
schon  in  ihrer  Eigenschaft  als  beauftragte 
Organe  der  staatlichen  Verwaltung  versagt 
ist.  Jener  Vorteil  freierer  Bewegung  und  un- 

mittelbarer Anpassung  an  die  besonderen 
wirtschaftlichen  und  fachtechnischen  Inter- 

essen kommt  dann  auch  den  großen  zu- 
sammenfassenden zentralen  Verbänden  und 

Vereinigungen  zugute,  die  sich  in  der  Be- 
handlung wichtiger  Lebensfragen,  z.  B.  auf 

handeis-,  Verkehrs-  und  sozialpolitischem 
Gebiete  auf  die  Sachkunde  der  Fachvereini- 
gungen  zu  stützen  vermögen.  Demgegen- 

über steht  den  Handelskammern  der  Vorteil 

zur  Seite,  daß  ihre  Organisation  der  räum- 
lichen Bedingtheit  der  wirtschaftlichen  und 

sozialen  Probleme  (s.  oben)  besonders  ange- 
paßt ist,  daß  sich  die  Interessengegensätze 

bei  ihnen  ausgleichen  können,  und  daß  sie  in 
engerer  Fühlungnahme  mit  dem  Regierungs- 

apparate wirken  können.  Die  Praxis  hat 
ergeben,  daß  die  amtlichen  und  die  privaten 
Interessenvereinigungen  sehr  wohl  ihrer 
Eigenart  gemäß  neben  und  miteinander  Er- 

sprießliches leisten.  „Beide,  Kammern  und 
Vereine,  schließen  einander  nicht  aus,  machen 
einander  nicht  entbehrlich,  stützen  vielmehr 

einander  und  setzen  einander  voraus" 
(Schäffle).  Besonders  nahe  treten  sich  Han- 

delskammern und  Vereine  dort,  wo  erstere, 
wie  in  den  Ländern  englischer  Zunge,  rein 
privaten  Charakter  tragen.  Aber  auch  hier 
liegt  der  charakteristische  Unterschied  beider 
in  der  örtlichen  Umgrenzung  der  Aufgaben 
und  der  die  gesamte  Kaufmannschaft  in 
Handel  und  Industrie  zusammenfassenden 
Organisation  der  Kammern.  Daß  letztere  in 

jenen  Ländern  ohne  jede  staatliche  Beein- 
flussung gebildet  worden  sind,  ist  damit 

erklärt  worden,  daß  in  England  die  Inter- essen des  Handels  und  der  Industrie  in  ganz 
anderer  Weise  als  bei  uns  die  Richtschnur 

der  Staatspolitik  bilden  und  in  mancher  Be- 
ziehung so  begünstigt  sind,  daß  sie  der  spe- 

ziellen  Fürsorge   der   Regierung   weit   eher 
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als  in  jedem  anderen  Lande  entraten  können 
(R.  v.  Kaufmann).  Daneben  wird  indes  noch 
der  Umstand  von  Einfluß  gewesen  sein,  daß 
der  in  England  und  den  Vereinigten  Staaten 
das  öffentliche  Leben  beherrschende  Grund- 

satz der  wirtschaftlichen  Freiheit  und  der 

ungehinderten  Selbstbetätigung  des  ein- 
zelnen auch  für  das  Gebiet  der  Berufsorgani- 
sation entscheidend  geblieben  ist  und  jeder 

amtlichen  Bindung  widerstrebt. 
In  denjenigen  Ländern,  wo  die  Handels- 

kammern amtlichen  Charakter  tragen,  beruht 
ihre  Verfassung  auf  besonderen  Gesetzen  oder 
Verordnungen.  Sie  unterstehen  der  Aufsicht 
desjenigen  Ministeriums,  dem  die  Angelegen- 

heiten von  Handel  und  Gewerbe  anvertraut 

sind,  das  auch  über  Sitz,  Bezirk  und  Mit- 
gliederzahl jeder  Kammer  zu  befinden  pflegt. 

Die  Bildung  des  Kollegiums  der  Handels- 
kammer erfolgt  durch  Wahlen  der  bezirks- 

eingesessenen Kaufleute.  Sind  auch  die 
Wahlordnungen  in  den  einzelnen  Ländern 
sehr  ungleich  gestaltet,  so  wird  im  allge- 

meinen doch  darauf  hingezielt,  daß  die  ver- 
schiedenen Interessengruppen  (Industrie, 

Groß- und  Kleinhandel,  Veikehr,  Bankwesen 
usw.)  eine  angemessene  Vertretung  finden 
können.  Die  zur  Erfüllung  der  Aufgaben  der 
Handelskammer  erforderlichen  Geldmittel 
werden,  soweit  sie  nicht  aus  etwaigen  eigenen 
Vermögen  fließen,  teils  im  Wege  der  Zwangs- 

besteuerung der  Kaufmannschaft,  teils  auch 
durch  Gebühren  für  bestimmte  Leistungen 
(Bescheinigungen  und  Beglaubigungen)  oder 
für  die  Benutzung  von  Einrichtungen  der 
Kammer  (Börsen,  Schulen  usw.)  aufgebracht, 
vereinzelt  auch  statt  durch  Zwangsbesteue- 

rung durch  Beiträge  der  Gemeinden  (Nieder- 
lande) beschafft.  Die  eigentliche  geschäft- 

liche Leitung  der  Kammer  liegt  in  den  Hän- 
den des  Vorsitzenden  oder  des  Vorstandes, 

dem  ein  besoldeter  Geschäftsführer  mit  wei- 
teren Hilfskräften  zur  Seite  steht.  Durchweg 

ist  die  Tätigkeit  der  Handelskammermit- 
glieder eine  ehrenamtliche.  Bei  der  Bedeu- 

tung der  Handelskammern  für  das  öffentliche 
Leben  und  da  der  Kaufmannschaft  eine 
Kontrolle  der  Wirksamkeit  ihrer  gewählten 
Vertreter  zusteht,  ist  das  Verlangen  berech- 

tigt, daß  die  Verhandlungen  der  Handels- 
kammern öffentlich  sind,  soweit  nicht  ein- 

zelne Gegenstände  zur  vertraulichen  Behand- 
lung nötigen.  Freilich  ist  der  Grundsatz  der 

Oeffentlichkeit  bei  den  Kammern  noch 
keineswegs  allgemein  durchgeführt. 

Wie  bereits  hervorgehoben,  sind  die  Han- 
delskammern als  amtliche  Organe  franzö- 

sischen Ursprungs.  Obwohl  schon  früh  auch 
in  einzelnen  Handelsstädten  anderer  Länder 
unter  dem  Einfluß  der  merkantilistischen 
Wirtschaftspolitik  amtliche  Korporationen 
der  Kaufmannschaft  selbständig  entstanden 
sind,  so  hat  doch  Frankreich  zuerst,  und  zwar 

j  seit  dem  Beginne  des  18.  Jahrb.,  die  Einrich- 
tung der  Handelskammern  im  heutigen  Sinne 

systematisch  ausgebildet.  Es  fiel  diesen  dabei 
in  erster  Linie  die  Aufgabe  zu,  die  Staats- 

regierung bei  der  unmittelbaren  Förderung 
von  Handel  und  Industrie  im  Sinne  des 
strengen  Merkantilismus  zu  unterstützen. 
Erst  im  weiteren  Verlaufe  der  Entwicklung 
ist  dann  ihr  Charakter  als  selbständige  Liter- 
essenvertretungen  stärker  in  den  Vordergrund 
getreten.  Von  Frankreich  aus  kam  zu  An- 

fang des  19.  Jahrh.  unter  dem  starken  poli- 
tischen Einfluß  Frankreichs  auf  dem  euro- 
päischen Kontinent  im  Gegensatz  zu  England 

die  Schaffung  amtlicher  Handelskammern 
auch  in  den  übrigen  Ländern  zur  Durch- 

führung, obwohl  es  noch  ein  ganzes  Jahr- 
hundert gedauert  hat,  bis  die  Handels- 
kammern allmählich  in  fortschreitender  Ver- 
breitung ihre  gegenwärtige  Bedeutung  ge- 

wonnen haben.  Ist  auch  die  Verfassung  des 
Handelskammerwesens  länderweise  natur- 

gemäß eine  im  einzelnen  abweichende,  so  hat 
sich  doch  eine  übereinstimmende  Art  der 
Organisation  durchgesetzt,  weshalb  denn 
auch  die  vorstehenden  Ausführungen  allge- 

meine Geltung  beanspruchen  dürfen. 
2.  Deutsches  Reich,  a)  Die  Handels- 

kammern. Im  Deutschen  Reiche  unterlag 
die  Handelskammerorganisation  bisher  der 
Gesetzgebung  der  einzelnen  Länder,  und  es 
hat  nicht  den  Anschein,  daß  darin  in  abseh- 

barer Zeit  eine  wesentliche  Aenderung  ein- 
treten soll.  Zwar  weist  der  Artikel  7  der 

neuen  Reichsverfassung  dem  Reiche  u.  a.  die 
Gesetzgebung  über  die  Einrichtung  beruf- 

licher Vertretungen  für  das  Reichsgebiet  zu. 
Doch  ist  von  dieser  Befugnis  in  Ansehung 
der  Handelskammern  bisher  nur  insoweit 
Gebrauch  gemacht  worden,  als  es  sich  um 
die  Schaffung  allgemeiner  Richtlinien  sowie 
darum  handelt,  die  Organisation  der  Handels- 

kammern zu  derjenigen  der  Wirtschaftsräte 
in  angemessenes  Verhältnis  zu  setzen  (s. 
unten).  Die  Frage,  ob  eine  reichs-  oder 
landesseitige  Regelung  des  Handelskammer- 

wesens die  zweckmäßigere  sei,  läßt  sich 
allerdings  wohl  aufwerfen  und  ist  schon 
früher  vielfach  erörtert  worden.  Zweierlei 

ist  hierbei  auseinanderzuhalten:  die  gesetz- 
liche Grundlage  für  die  Errichtung  der  Kam- 
mern und  deren  Stellung  im  Rahmen  der  Ver- 

waltung. Während  die  Handelskammerein- 
richtungen ebenso  wie  die  der  Landwirt- 

schaf tskammern  (s.d.Art.)  auf  Landesgesetzen 
beruhen,  sind  die  Handwerkskammern  (s.  d. 
Art.  „Gewerbekammern")  Schöpfungen  der 
Reichsgewerbeordnung.  Aber  auch  sie  sind 
keine  Organe  des  Reiches,  sondern  unter- 

stehen der  Aufsicht  der  Landesbehörden. 
Da  die  Förderung  der  Landwirtschaft  und  des 
Handwerks  im  wesentlichen  Aufgabe  der 
einzelnen  Länder  ist,  und  wegen  der  boden- 
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ständigen,  örtlich  bedingten  Art  dieser  beiden 
Erwerbszweige  auch  bleiben  sollte,  so  muß 
hier  die  Einbeziehung  in  den  Länderorganis- 

mus auch  als  sachgemäß  bezeichnet  werden. 
Demgegenüber  ist  bezüglich  der  Handelskam- 

mern auf  den  beherrschenden  Einfluß  der 
Reichsgesetzgebung  in  den  großen  Fragen  der 
Wirtschafts-  und  Sozialpolitik  hingewiesen 
und  aus  diesem  Grunde  eine  reichsseitige 
Ordnung  des  Handelskammerwesens  em- 

pfohlen worden.  Auch  fällt  jetzt  ins  Ge- 
wicht, daß  die  großen  Zweige  des  inneren 

Verkehrswesens:  Eisenbahnen  und  Wasser- 
straßen auf  das  Reich  übergegangen  sind. 

Alles  dies  spricht  zweifellos  für  eine  reichs- 
seitig  zu  schaffende  gesetzliche  Grundlage 
iür  das  Handelskammerwesen.  Wenn  trotz- 

dem in  dem  bisherigen  Zustande  keine  grund- 
sätzliche Aenderung  eintreten  dürfte,  so 

liegt  dies  daran,  daß  man  nicht  geneigt  sein 
wird,  ohne  dringende  Veranlassung  in  den 
geschichtlich  gewordenen  Zustand  einzu- 

greifen. Dagegen  war  ein  solcher  Eingriff, 
abgesehen  von  der  schon  erwähnten  Be- 

ziehung zu  den  Wirtschaftsräten,  insoweit 
geboten,  als  für  ein  möglichst  gleichartiges 
Wahlrecht  zu  den  Handelskammern  und  für 
eine  lückenlose  Verbreitung  der  Handels- 

kammern über  das  gesamte  Reichsgebiet  (s. 
unten)  wegen  der  ihnen  reichsseitig  zuzu- 

weisenden Aufgaben  gesorgt  werden  mußte, 
wie  dies  in  dem  sog.  Reichsrahmengesetz  über 
die  Handelskammern  denn  ächst  geschehen 
soll.  Wasendlichdie Stellungder Handelskam- 

mern im  Rahmen  der  Verwaltungsorganisation 
anbetrifft,  so  wird  diese  dadurch  bestimmt, 
daß  auch  die  Industrie  in  erheblichem  Maße 
bodenständigen  Charakter  trägt,  daß  ferner  an 
der  Vorbereitung  und  Ausführung  der  wirt- 
schafts-  und  sozialpolitischen  Gesetzgebung 
des  Reiches  die  einzelnen  Länder  erheblichen 

Anteil  nehmen  und  insofern  die  engste  Füh- 
lungnahme der  Handelskammern  mit  den 

für  die  Angelegenheiten  in  Industrie  und 
Handel  zuständigen  Landesministerien  sich 
empfiehlt.  Allerdings  ist  in  dieser  Hinsicht 
—  wenigstens  in  Preußen  —  das  Ministerium 
für  Handel  und  Gewerbe  gegenüber  dem 
früheren  Reichsamt  des  Innern  im  Laufe  der 
Jahrzehnte  immer  mehr  in  den  Hintergrund 
getreten  und  hat  sich  dabei  auch  im 
Verkehr  mit  den  Handelskammern  mehr  oder 
weniger  ausschalten  lassen.  Statt  dessen  hätte 
ein  sachgemäßes  Handinhan d arbeiten  der 
berufenen  Instanzen  stattfinden  sollen.  Durch 
solches  kann  auch  den  Handelskammern  als 
Organen  der  Länder  der  ihnen  zukommende 
Anteil  an  der  Reichsgesetzgebung  gesichert 
werden.  Ueberdies  ist  den  Handelskammern 
der  unmittelbare  Verkehr  mit  den  Reichs- 

behörden nicht  versagt,  auch  vermittelt  der 
Deutsche  Lidustrie-  und  Handelstag  als 
Vereinigung  der  gesamten  Handelskammern 

des  Reichs  (s.  unten)  die  Beziehungen  zur 
Reichsregierung.  So  sind  denn  die  Grund- 

lagen des  deutschen  Handelskammerwesens, 
obwohl  das  Ergebnis  alter,  aus  einfacheren 
wirtschaftlichen  Zuständen  und  überlebten 
Verfassungsverhältnissen  heraus  gebildeter 
Tradition  auch  in  der  Gegenwart  als  orga- 

nisch und  gesund  zu  betrachten. 
Zur  Zeit  der  Uebertragung  des  Instituts 

der  Handelskammer  als  amtlicher  Interessen- 
vertretung von  Frankreich  nach  Deutschland 

fehlte  es  hier  nicht  an  kaufmännischen  In- 
teressenvertretungen überhaupt.  Zwar  waren 

die  alten  Kaufmannsgilden,  Kramerinnungen 
und  ähnliche  zunftmäßige  Bildungen  in- 

zwischen zumeist  verschwunden.  Doch 
hatten  sich  unter  der  merkantilistischen 
Wirtschaftspraxis  teils  infolge  der  Absicht 
des  Staates,  sich  einen  Einfluß  auf  die 
Handelsverhältnisse  zu  sichern,  teils  um  dem 
Verlangen  der  Kaufmannschaft  nach  eigener 
Vertretung  ihrer  Literessen  zu  entsprechen, 
im  Laufe  des  17.  und  18.  Jahrh.,  vereinzelt 
auch  noch  später,  neue  Formen  korporativen 
Zusammenschlusses  herausgebildet.  Als 
eigentlich  staatliche  Veranstaltungen  dieser 
Art  sind  die  in  manchen  Handelsstädten 
errichteten  Kommerzdeputationen,  Kom- 

merzkollegien, Korporationen  der  Kaufmann- 
schaft u.  dgl.,  anzusehen,  die  die  Regierung 

in  der  Förderung  des  kommerziellen  Lebens 
unterstützen  und  die  Aufsicht  über  gewisse 
Handelseinrichtungen,  namentlich  die  Börsen 
führen  sollten1).  Freier  gestaltet  waren  die in  zahlreichen  anderen  Städten  errichteten 

Handelsvorstände,  die  zwar  von  den  städ- 
tischen Verwaltungen  genehmigt  wurden  und 

unter  deren  Oberhoheit  standen,  im  übrigen 
aber  doch  auf  der  Initiative  der  Kaufmann- 

schaft beruhten  und  keinerlei  staatlichen 

Charakter  trugen2).  Alle  diese  kaufmän- 
nischen Korporationen,  teils  amtlichen,  teils 

mehr  privaten  Charakters,  haben  inzwischen 
ihre  B'unktionen  an  die  Handelskammern  ab- 

getreten. Letztere  wurden  zuerst,  und  zwar 
zu  Beginn  des  19.  Jahrh.  durch  napoleonische 
Dekrete  in  den  damals  unter  französischer 
Herrschaft   stehenden   linksrheinischen    Ge- 

x)  So  die  Kommerzdeputation  in  Hamburg 
(gegründet  1665),  das  Kommerzkollegium  in 
Lübeck  (1675),  die  Deputierten  der  Kaufmann- 

schaft in  Frankfurt  a.  M.  (1707),  das  königlich 
dänische  und  später  preußische  Kommerzkolle- 

gium in  Altona  (1738),  die  kurfürstliche  Kom- 
merzienkommission  in  Mainz  (1747)  und  zahl- reiche andere. 

2)  Von  einzelnen  Monographien  abgesehen, 
fehlt  es  bisher  an  einer  historischen  Erforschung 

der  älteren  kaufmännischen  Interessenvertre- 
tungen, insbesondere  auch  der  Handelsvorstände. 

Es  ist  darum  auch  nicht  mit  Bestimmtheit  zu 

sagen,  in  welchem  Umfange  diese  etwa  auf  ältere 
zünftlerische  Organisationen  zurückzuführen  sind. 
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bieten  Deutschlands  errichtet1)  und  fanden 
seitdem  im  allmählichen  Fortschreiten  nach 
Osten  und  Süden  auch  in  den  anderen 
größeren  Städten  Deutschlands  Eingang. 
Zurzeit  bestehen  im  Deutschen  Reiche  140 
Handelskammern.  Ganz  ohne  Handels- 

kammern sind  nur  einzelne  Kleinstaaten 

(Schaumburg-Lippe,  Waldeck).  Eine  Verbes- 
serung der  räumlichen  Verteilung  der  Handels- 

kammern ist  im  Laufe  der  Jahre  insofern  er- 
folgt, als  die  Bezirke  vieler  Kammern  weiter 

ausgedehnt  wurden  und  damit  auch  der 
in  kleineren  Orten  und  ländlichen  Distrikten 
ansässigen  Kaufmannschaft  eine  Vertretung 
gewährt  wurde.  Zu  bemängeln  ist  auch  heute 
noch,  namentlich  an  dem  preußischen  Han- 

delskammerwesen, daß  der  Gebietsumfang 
der  einzelnen  Handelskammern  und  damit 
deren  Bedeutung  und  Leistungsfähigkeit, 
auch  in  finanzieller  Hinsicht,  außerordent- 

lich ungleich  sind.  Diese  Zersplitterung  er- 
schwert u.  a.  auch  die  Verwertung  der  Han- 

delskammerorganisation für  die  Zwecke  der 
Staatsverwaltung. 

In  der  Bedeutung  der  Handelskammern 
innerhalb  des  gesamten  öffentlichen  Lebens 
haben  sich  seit  ihrem  mehr  als  hundert- 

jährigen Bestehen  mancherlei  Wandlungen 
vollzogen.  Entsprechend  der  französischen 
Tradition  ursprünglich  als  berichtende  und 
begutachtende  Organe  der  Staatsverwaltung 
in  Anspruch  genommen,  haben  sie  sich  mehr 
und  mehr  auch  zu  Stätten  reger  Initiative 
der  Kaufmannschaft  ausgebildet.  Bedeut- 

sam war  dies  in  der  ersten  Hälfte  des  vorigen 
Jahrhunderts  besonders  um  deswillen,  weil 
bei  der  damaligen  Rückständigkeit  der 
Staatsverfassungen  und  des  politischen 
Lebens  die  Handelskammer  eines  der  wenigen 
Organe  war,  durch  das  die  Vertreter  der 
aufblühenden  Gewerbe  und  des  Handels, 
überhaupt  die  Bürgerschaft  Einfluß  auf  die 
Geschicke  des  Landes  auszuüben  vermochten. 
Später,  besonders  seit  der  Reichsgründung, 
sind  dann  die  Handelskammern  zeitweilig 
mehr  in  den  Hintergrund  gedrängt  worden, 
teils  durch  die  inzwischen  erfolgte  stärkere 
Entwicklung  des  Parlamentarismus,  unter- 

stützt durch  die  Preßfreiheit,  teils  deshalb 
weil  sie  es  vielfach  verabsäumten,  neben  dem 
Handel  die  aufstrebende  Großindustrie  so- 

wohl in  der  Zusammensetzung  der  Kammern 
wie  in  der  Geltendmachung  der  Interessen 
gebührend  zu  berücksichtigen.  Gleichzeitig 
entwickelte  sich  das  großindustrielle  Ver- 

einswesen, vielfach  in  bewußtem  Gegensatz 
zu  den  Handelskammern  immer  stärker. 
Aber  auch  der  langjährige  Kampf  um  Frei- 

handel und  Schutzzoll  schied  die  beiden 
Lager.     In  diesen  Beziehungen  hat  sich  in 

J)  Die  ältesten  deutschen  Handelskammern 
sind  die  von  Mainz  (1802)  und  von  Köln  (1803). 

neuerer  Zeit  ein  berechtigter  Wandel  voll- 
zogen. Schon  im  Jahr  1902  konnte  festge- 

stellt werden,  daß  von  den  3070  Handels- 
kammermitgliedern im  Reiche  1716  der  In- 

dustrie und  nur  1354  dem  Großhandel  und 
verwandten  Zweigen  angehörten,  ein  Ver- 

hältnis, das  sich  seitdem  noch  mehr  zu- 
gunsten der  Industrie  verschoben  hat,  ent- 

sprechend ihrem  stärkeren  Anteil  am  Wirt- 
schaftsleben. Auch  der  Aufgabenkreis  und 

der  Eifer  der  Handelskammern  ist  infolge 
lebhafterer  Anteilnahme  der  Kaufmann- 

schaft an  ihnen  und  der  stärkeren  Inan- 
spruchnahme der  Handelskammern  durch 

die  Regierungen  außerordentlich  gewachsen. 
Hierzu  traten  dann  die  schwierigen  Probleme 
unserer  mordernen  Volkswirtschaft.  Diese 
Umstände  haben  schon  in  der  Vorkriegszeit 
zu  einer  starken  Vermehrung  der  Geschäfts- 

tätigkeit, ja  zu  einer  Vielgeschäftigkeit  ge- 
führt, an  der  man,  nicht  ganz  mit  Unrecht, 

beklagt,  daß  sie  mehr  in  die  Breite  als  in  die 
Tiefe  gehe.  Unterstützt  wird  die  Wirksam- 

keit der  Handelskammern  durch  ihre  peri- 
odischen Veröffentlichungen.  In  erster  Linie 

sind  hier  die  schon  von  jeher  üblichen  Jahres- 
berichte zu  nennen,  die  nicht  nur  über  die 

Geschäftstätigkeit  der  Kammern  selbst,  son- 
dern auch  über  die  Lage  von  Handel  und  In- 

dustrie fortlaufend  unterrichten.  Hierbei 
ist  der  territoriale  Charakter  der  Handels- 

kammerorganisation zweifellos  von  Vorteil, 
während  andererseits  die  starke  räumliche 
Zersplitterung  der  Organisation  und  die 
Willkür,  mit  der  jede  Kammer  bei  der  Anlage 
und  Durchführung  der  Berichterstattung 
vorgeht,  nachteilig  wirken.  Der  Inhalt  der 
meisten  Jahresberichte  steht  weder  mit  der 
großen  Bedeutung  einer  wirtschaftlichen 
Berichterstattung  für  die  künftige  historische 
Forschung  und  die  praktischen  Bedürfnisse 
der  Gegenwart  noch  auch  mit  den  beträcht- 

lichen Opfern  an  Zeit  und  Geld  in  Einklang. 
In  den  Kreisen  der  Handelskammern  selbst 
ist  denn  auch  die  Reformbedürftigkeit  der 
Jahresberichterstattung  allgemein  anerkannt 
worden.  Seit  einer  Reihe  von  Jahren  werden 

von  einigen  Handelskammern  statt  der  Jahres- 
berichte, oder  neben  ihnen  besondere  Zeit- 
schriften oder  Nachrichtenblätter  heraus- 

gegeben, durch  die  sie  die  Kenntnis  von  ihrer 
Tätigkeit  in  weitere  Kreise  tragen  und  von 
wichtigeren  amtlichen  Vorschriften  und  Er- 

eignissen kommerzieller  Natur  fortlaufend 
Mitteilung  machen. 

In  bezug  auf  die  derzeitige  rechtliche  Ver- 
fassung des  Handelskammerwesens  zeigen 

die  einzelnen  deutschen  Länder  keine  starken 
Abweichungen,  nur  die  Hansastädte  nehmen 
eine  gewisse  Sonderstellung  ein.  Im  wesent- 

lichen übereinstimmend  sind  daher  die  Be- 
stimmungen über  die  Aufgaben  der  Handels- 

kammern und  deren  Errichtung  durch  die 
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ministeriellen  Behörden  und  die  Wahl  der 
Mitglieder  durch  die  Kaufmannschaft.  Dabei 
herrschten  bezüglich  des  Wahlrechts  bisher 
mannigfache  Verschiedenheiten  (gleiches 
Wahlrecht,  Klassenwahlrecht  unter  Zu- 

grundelegung von  Abstufungen  nach  der 
Steuer  oder  den  Geschäftszweigen,  Beschrän- 

kung des  Wahlrechts  durch  einen  bestimmten 
Steuersatz  usw.)  unter  den  einzelnen  Län- 

dern wie  selbst  innerhalb  Preußens.  Eine 
Aenderung  in  diesen  Verhältnissen  tritt  nun- 

mehr insoweit  ein,  als  das  Reichsrahmen- 
gesetz für  die  Handelskammern  die  allge- 
meine, gleiche  und  geheime  Wahl  ausnahms- 

los festlegen  soll  und  zwar  unter  Bildung  von 
Wahlabteilungen  nach  Berufsgruppen.  Inner- 

halb dieser  Vorschriften  sind  der  einzelstaat- 
lichen Gesetzgebung  bzw.  den  statutarischen 

Festsetzungen  dereinzelnen  Kammern  gewisse 
Freiheiten  gestattet.  Die  Funktion  der  Mit- 

glieder beträgt  in  der  Regel  sechs  Jahre. 
Der  Kostenaufwand  wird,  soweit  nicht 
eigene  Einnahmen  vorhanden,  auf  dem  Wege 
der  Zwangsbesteuerung  beschafft;  auch  sind 
vereinzelt  Staatszuschüsse  vorgesehen.  Eine 
genauere  Kennzeichnung  der  Unterschiede 
in  der  Gesetzgebung  innerhalb  Deutschlands 
erübrigt  sich  umso  mehr,  als  die  gesetzlichen 
Bestimmungen  in  den  Einzelländern  dem- 

nächst einer  Neuordnung  unterzogen  werden 
sollen  im  Anschluß  an  das  Reichsrahmen- 

gesetz. In  Preußen  sind  schon  während 
des  Krieges  Gesetzentwürfe  zur  Reform  der 
Handelskammern  erschienen,  die  jedoch 
nicht  verabschiedet  werden  konnten.  So 

trägt  das  gegenwärtige  Recht  einen  Ueber- 
gangscharakter,  dem  auch  bei  der  vorliegen- 

den Darstellung  Rechnung  zu  tragen  ist. 
Die  Fragen,  die  der  Lösung  harren,  sollen 
in  der  Art  berücksichtigt  werden,  daß 
auf  sie  bei  der  etwas  eingehenderen  Dar- 

stellung der  preußischen  Verhältnisse 
hingewiesen  wird,  während  die  übri- 

gen Länder  in  aller  Kürze  behandelt 
weiden. 

Als  veränderungsbedürftig  erscheint  die 
gegenwärtige  Rechtslage  auch  um  deswillen, 
weil  die  Handelskammern  des  Reiches  in  die 
nach  Artikel  165  der  Reichsverfassung  vor- 

gesehenen neuen  Interessenvertretungen  in 
Gestalt  der  Wirtschaftsräte  verflochten  wer- 

den müssen.  Bei  der  vorläufigen  Errichtung 
des  Reichswirtschaftsrates  wurde  der  Deut- 

sche Industrie-  und  Handelstag  (s.  unten) 
neben  den  zentralen  Vereinigungen  der  an- 

deren amtlichen  Interessenvertretungen 
(Handwerks-  und  Landwirtschaftskammern) 
bereits  berücksichtigt.  Nunmehr  ist  die 
Handelskammerorganisation  auch  bei  der 
Bildung  der  Bezirkswirtschaftsräte  heran- 

zuziehen. Um  die  bezügliche  Organisation 
durchführen  zu  können,  sind  von  dem  er- 

wähnten  Rahmengesetz  einheitliche  reichs- 

gesetzliche  Vorschriften   für  die  deutschen 
Handelskammern  zu  erwarten. 

b)  Der  Deutsche  Industrie-  und 
Handelstag  und  sonstige  Handels- 

kammerverbände. Der  Deutsche  In- 
dustrie- und  Handelstag  ist  eine  freie  Ver- 
einigung der  Handelskammern  des  Deutschen 

Reiches,  der  seit  etwa  zwei  Jahrzehnten 
sämtliche  Kammern  angehören.  Er  hat 
seinen  Sitz  in  Berlin.  Seine  jetzige  Organi- 

sation beruht  auf  der  Geschäftsordnung  v. 
3./V.  1918,  durch  welche  der  alte  Name 
Deutscher  Handelstag  durch  den  jetzigen 
ersetzt  und  die  früher  zulässig  gewesene  Auf- 

nahme privater  Vereine  ausgeschlossen  wurde. 
Der  Deutsche  Handelstag  ist  im  Jahre  1861 
auf  badische  Anregung  hin  in  Heidelberg 
begründet  worden.  Den  besonderen  Anlaß 
gab  die  damalige  starke  Zersplitterung  und 
Verwirrung  auf  wichtigen  Gebieten  der  Volks- 

wirtschaft (Verkehrswesen,  Münz-  und  Bank- 
wesen, Maß-  und  Gewichtswesen)  sowie  das 

Bedürfnis  nach  Zusammenfassung  der  in  den 
Handelskammern  organisierten  Kaufmann- 

schaft zur  Anbahnung  von  Reformen,  wobei 
auch  die  in  Gang  befindlichen  Vorarbeiten 
für  das  Allgemeine  Deutsche  Handelsgesetz- 

buch in  Betracht  kamen.  Damals  traten 
86  Handelsvertretungen  zusammen,  darunter 
6  österreichische,  die  jedoch  schon  bald  wieder 
ausschieden.  Die  Erörterung  über  die  schwe- 

benden Fragen  ließ  erwarten,  daß  im  Deut- 
schen Handelstag  der  Boden  für  eine  ge- 

meinsame Wirksamkeit  der  deutschen  Kauf- 
mannschaft gefunden  war  und  die  neue 

Vereinigung  dauernde  Lebenskraft  besaß. 
Tatsächlich  haben  denn  auch  seitdem  alle 

großen  Fragen  der  deutschen  Wirtschafts- 
politik im  Handelstage  eine  durch  Erhe- 
bungen und  Gutachten  seiner  Mitglieder  sorg- 

fältig vorbereitete  Erörterung  erfahren.  Aller- 
dings sind  die  wirtschaftspolitischen  Tages- 

kämpfe vorübergehend  nicht  ohne  Einfluß 
auf  die  Arbeitsfähigkeit  und  die  Zusammen- 

setzung des  Handelstages  geblieben.  Indem 
er  während  der  Kämpfe  um  die  Schutzzoll- 

frage in  den  siebziger  Jahren  möglichste 
Neutralität  zu  wahren  suchte,  wurde  er 
den  Wünschen  weder  der  schutzzöllnerischen 
noch  der  freihändlerischen  Seite  gerecht. 
Während  die  Großindustrie  dann  (1876) 
zum  Zentralverband  deutscher  Industrieller 
sich  zusammenschloß,  schieden  die  ebenso 
unzufriedenen  streng  freihändlerischen  Kam- 

mern sogar  großenteils  aus  der  Vereinigung 
aus.  Aber  auch  zu  anderen  Zeiten  haben  in- 

folge ähnlicher  Gegensätze  größere  Austritte 
stattgefunden.  Wenn  der  Deutsche  Handels- 

tag alle  diese  kritischen  Zeiten  glücklich  über- 
wunden hat,  so  verdankt  er  dies  seinen  von 

Gewissenhaftigkeit  und  Sachkunde  zeugen- 
den Leistungen,  auf  Grund  deren  ihm  schließ- 

lich   die   Vereinigung   sämtlicher  Kammern 
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gelang.  Die  jetzige  Sachlage  verleitet  freilieh 
leicht  zu  dem  Bestreben,  jeder  Kammer 
gerecht  zu  werden,  und  darin  manchmal  ein 
recht  weites  Entgegenkommen  auf  Kosten 
der  Entschlußkraft  des  Handelst  ages  selbst 
zu  zeigen.  Seit  1900  wird  die  Tätigkeit  der 
Vereinigung  durch  ständige  Kommissionen 
für  die  einzelnen  Gebiete  der  Wirtschafts- 

politik unterstützt,  während  dem  Ausschusse 
u.  a.die  Vorbereitung  der  Vollversammlungen 
und  die  selbständige  Erledigung  dringlichei 
Angelegenheiten  obliegt.  Die  Kosten  der 
Geschäftsführung  werden  durch  Beiträge  der 
Mitglieder  aufgebracht.  Als  Organ  dient  die 

Zeitschrift  „Handel  und  Gewerbe".  Außer- 
dem erscheint  im  Auftrage  des  Handelstags 

ein  Jahrbuch  der  deutschen  Handelskammern 
Seine  Verhandlungen  werden  als  besondere 
Drucksachen  veröffentlicht.  —  Reben  dem 
Deutschen  Industrie-  und  Handelstag  als 
Gesamtvertretung  der  deutschen  Handels- 

kammern bestehen  weitere  Verbände  auf 
räumlich  beschränkter  Grundlage.  Nachdem 
die  preußischen  Kammern  schon  1860  zum 
Preußischen  Handelstage  zusammengetreten 
waren,  übernahm  der  kurz  darauf  begründete 
Deutsche  Handelstag  die  Funktion  eines 

Landesausschusses  der  preußischen  Kam- 
mern. Außerdem  bestehen  ähnliche  Ver- 

einigungen in  den  süddeutschen  Ländern  so- 
wie innerhalb  Preußens,  und  zwar  hier  ent- 

weder in  provinzieller  Begrenzung  oder  in 

Zusammenfassung  einheitlicher  vWirtschafts- 
gebiete. 

c)  Das  Handelskammerwesen  in  den 
einzelnen  deutschen  Ländern.  c<)Preu  ßen. 
Während  der  französischen  Verwaltung  in  den 
linksrheinischen  deutschen  Gebieten  (1794  —  1814) 
wurden  nach  französischem  Vorbilde  1803  in 
Köln  eine  Handelskammer  und  1804  in  Aachen, 
Crefeld,  Trier  und  einigen  kleineren  Orten  sog. 
Ratskammern  (s.  unter  Frankreich)  errichtet. 
Nicht  nur  erhielten  sich  diese  Körperschaften 
unter  preußischer  Herrschaft,  allerdings  unter 
Umbildung  der  Ratskammern  in  Handelskam- 

mern, sondern  es  wurden  nach  diesen  Vorbildern 
auch  in  anderen  gewerblichen  Städten  des 
Westens  (Elberfeld-Barmen,  Düsseldorf,  Duis- 

burg, Coblenz,  München-Gladbach,  Wesel,  Hagen) 
dann  in  Halle,  Erfurt  und  einigen  weiteren 
Städten  Handelskammern  errichtet,  indem  die 
Statuten  jeder  einzelnen  Kammer  durch  Kgl. 
Verordn.  genehmigt  wurden.  Eine  einheitliche 
Regelung  des  Handelskammerwesens  erfolgte 
zunächst  durch  Kgl.  Verordn.  v.  11./I1.  1848, 
und  sodann  durch  G.  v.  24. /IL  1870,  nachdem 
inzwischen  die  Zahl  der  Kammern  beträchtlich 
vermehrt  worden  war,  u.  a.  durch  Einbeziehung 
der  neuen  Provinzen  (1866).  Dieses  Gesetz, 
abgeändert  durch  Novellen  v.  19./VIII.  1897 
und  2./VI.  1902  ist  das  noch  jetzt  gültige.  Die 
Zahl  der  Kammern  beträgt  85.  Kaufmännische 
Korporationen  (an  Stelle  der  Handelskammern) 
bestanden  in  Berlin,  Stettin,  Magdeburg,  Tilsit, 
Königsberg,  Danzig,  Memel,  Elbing  und  Altona. 
Sie    sind    zumeist    in     Handelskammern    um- 

gewandelt worden.  Nur  die  Berliner  Korpora- 
tion (Aelteste  der  Kaufmannschaft)  erhielt  sich 

auch  nachdem  1901  eine  Handelskammer  für 
Berlin  errichtet  worden  war.  Die  aus  diesem 

Nebeneinanderwirken  entstandenen  Unzuträg- 
lichkeiten sind  1918  auf  Grund  eines  Abkommens 

mit  der  Handelskammer  dadurch  beseitigt  wor- 
den, daß  sich  die  Korporation  unter  Wahrung 

ihres  Charakters  als  öffentlichrechtliche  Körper- 
schaft der  beratenden  und  gutachtlichen  Tätigkeit, 

somit  auch  der  Erstattung  von  Jahresberichten 
in  Zukunft  enthält  und  sich  darauf  beschränkt, 

auf  Grund  ihres  beträchtlichen  Vermögens  An- 
stalten und  Einrichtungen  zur  Förderung  von 

Handel  und  Gewerbe  (§38,  Abs.  2  des  Handelsk.- 
G.)  zu  unterhalten  und  zn  unterstützen  (Han- 

delshochschule und  sonstige  kaufmännische 
Schulen,  Börse  und  andere  wirtschaftliche  und 
soziale  Einrichtungen).  Die  Börsenaufsicht  ver- 

bleibt bei  der  Handelskammer.  —  Von  den  ge- 
setzlichen Bestimmungen  über  die  Handels- 

kammern ist,  abgesehen  von  den  gekennzeich- 
neten allgemeinen  organisatorischen  Grundlagen 

und  Aufgaben,  manches  veraltet.  Die  Regierung 
nahm  daher  in  den  Jahren  1917/18  die  damals 
beabsichtigte  Reform  des  Landtagswahlrechts, 
insbesondere  die  Erneuerung  des  Herrenhauses, 
zum  Anlaß,  um  gelegentlich  der  dadurch  not- 

wendigen Abänderung  des  Handelskammer- 
gesetzes auch  sonstige  reformbedürftige  Einzel- heiten des  bestehenden  Gesetzes  zu  verbessern. 

Hat  auch  die  Staatsumwälzung  von  1918  diese 
Reformabsichten  zunächst  gegenstandslos  ge- 

macht, so  mag  doch  im  folgenden,  und  zwar  im 
Zusammenhang  mit  dem  geltenden  Recht,  auf 
die  beabsichtigten  Neuerungen  als  auch  für  die 
Zukunft  bedeutsam  hingewiesen  werden.  Die 
Errichtung  der  Handelskammern  unterliegt  der 
Genehmigung  des  Ministers  für  Handel  und 
Gewerbe,  so  daß  der  Wunsch  nach  Errichtung 
einer  solchen  aus  den  Kreisen  der  Kaufmann- 

schaft hervorgehen  muß.  Dies  hat  eine  lücken- 
lose und  zweckentsprechende  räumliche  Ver- 

breitung der  Kammern  verhindert.  Der  Gesetz- 
entwurf von  1918  übertrug  daher  die  Errichtung 

der  Kammern  für  das  ganze  Staatsgebiet  dem 
Minister,  womit  der  Charakter  der  Kammern  als 
Zwangsorganisation  erst  zur  vollen  Geltung  kam. 
—  Das  bisherige  Recht  überließ  die  Regelung 
des  Wahlrechts  einem  vom  Minister  zu  geneh- 

migenden Wahlstatut,  und  sah  ein  nach  der  Höhe 
der  Gewerbesteuerbeiträge  gebildetes  Dreiklassen- 

wahlrecht für  den  Fall  vor,  daß  ein  Statut  nicht 
erlassen  war.  Infolgedessen  zeigten  die  Handels- 

kammern eine  große  Mannigfaltigkeit  der  ver- 
schiedensten Wahlsysteme:  neben  dem  allge- 

meinen gleichen  Wahlrecht  und  dem  erwähnten 
subsidiär  zugelassenen  Dreiklassensystem  son- 

stige Dreiklassensysteme  in  abweichender  Aus- 
gestaltung, Zweiklassensysteme,  Proportional- 

(Plural-)Wahlsystemc  und  endlich  eine  Kombi- 
nation einzelner  dieser  Systeme.  Der  Entwurf 

änderte  darin  nichts.  Das  oben  (unter  a)  er- 
wähnte Reichsrahmengesetz  wird  nun  das  all- 
gemeine gleiche  und  (wie  bisher  schon)  geheime 

Wahlrecht  obligatorisch  machen  unter  Bildung 
von  Wahlabteilungen  nach  den  Betriebszweigen, 
nach  österreichischem  Vorbilde,  wie  sie  auch 
der  preußische  Entwurf  bereits  vorsah.  Damit 
fällt  auch  die  bisherige  Bestimmung,  wonach  auf 
Beschluß   der    Handelskammer   Wahlrecht   und 
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Beitragspflicht  von  der  Veranlagung  zu  einem 
bestimmten  Satze  der  Gewerbesteuer  bedingt 
sein  konnte,  wodurch  für  die  kleineren  Kaufleute 
die  Vertretung  ausgeschlossen  wurde.  Während 
bisher  die  Frauen  von  den  Handelskammern 
grundsätzlich  ausgeschlossen  waren,  gewährte 
ihnen  schon  der  preußische  Entwurf  das  aktive 
Wahlrecht,  in  Anerkennung  der  Tatsache,  daß 
der  Ausschluß  der  Kauffrauen  mit  den  modernen 
Anschauungen  von  der  Stellung  der  Frau  im 
öffentlichen  und  politischen  Leben  nicht  verein- 

bar sei.  Dann  darf  den  Frauen  aber  auch  das 

passive  Wahlrecht  nicht  länger  vorenthalten  wer- 
den, zumal  es  durchaus  erwünscht  ist,  daß  unter 

Mitwirkung  der  Frauen  die  sie  näher  berührenden 
Fragen  auf  dem  Gebiete  der  Produktion,  des 
Verbrauchs  und  der  sozialen  Fürsorge  be- 

handelt werden.  Diesem  Verlangen  wird 
voraussichtlich  das  Reichsrahmengesetz  Rech- 

nung tragen.  Nach  jetzigem  Recht  können 
Prokuristen  in  beschränktem  Umfange  das 
aktive  und  passive  Wahlrecht  erhalten.  Fer- 

ner kann  die  Handelskammer  frühere  Kaufleute 
über  die  Mitgliederzahl  hinaus  zuwählen.  Das 
passive  Wahlrecht  beginnt  mit  dem  25.  Lebens- 

jahre. Die  Mitglieder  der  Kammer  werden  auf 
sechs  Jahre  gewählt;  alle  zwei  Jahre  scheidet 
ein  Drittel  aus  und  wird  durch  Neuwahlen  ersetzt. 
Daneben  finden  Ersatzwahlen  für  eher  ausge- 

schiedene statt.  Die  Handelskammer  kann  be- 
schließen, daß  neben  den  Mitgliedern  Stellver- 

treter gewählt  werden.  —  Ueber  ihren  Kosten- 
aufwand, ihr  Rechnungswesen  und  die  Annahme 

ihrer  Beamten  beschließt  die  Kammer  selb- 
ständig. Als  Einnahmen  kommen  besonders  die 

Zuschläge  zur  Gewerbesteuer  in  Betracht;  gehen 
diese  über  10%  hinaus,  so  bedürfen  sie  der  Ge- 

nehmigung des  Ministers.  —  Die  Handelskammer 
kann  die  Oeffentlichkeit  ihrer  Sitzungen  be- 

schließen, eine  Bestimmung,  von  der  in  der 
Praxis  schon  vielfach  Gebrauch  gemacht  wurde 
(s.  hierzu  unter  1).  —  Eine  Erweiterung  der  Auf- 

gaben der  Handelskammern  sah  der  preußische 
Entwurf  nach  der  Richtung  vor,  daß  ihnen  aus- 

drücklich die  Berechtigung  zu  Erhebungen  auf 
dem  Gebiete  der  Wirtschaftsstatistik  zuge- 

sprochen wurde,  was  jedoch  nur  dann  einen  Fort- 
schritt bedeuten  würde,  wenn  jenem  Rechte 

eine  strafrechtlich  gesicherte  Auskunftspflicht 
der  Firmen  zur  Seite  gestellt  würde.  An  und 
für  sich  sind  die  Handelskammern  dank  ihrer 
territorialen  Gliederung  besonders  geeignet,  die 
amtliche  Reichs-  und  Landesstatistik  durch 
eigene  statistische  Arbeiten  zu  ergänzen,  wobei 
es  für  sie  aber  nicht  allein  darauf  ankommt,  als 
statistische  Produzenten  aufzutreten,  sondern 
schon  viel  erreicht  werden  könnte,  wenn  sie  das 
vorhandene  statistische  Material  für  ihre  Be- 

zirke nach  bestimmten  Richtungen  hin  weiter 
verarbeiteten  und  fruchtbar  machten,  was  leider 
bisher  nur  wenig  geschehen  ist. 

ß)  Die  anderen  deutschen  Länder.  In 
Bayern,  Württemberg  und  Sachsen  be- 

standen früher  sog.  Handels-  und  Gewerbe- 
kammern, in  denen  die  Kaufmannschaft  und  das 

Handwerk  gemeinsam  vertreten  waren.  Nach 
Begründung  der  Handwerkskammern  durch  die 
Novelle  zur  Reichs-Gew.-O.  von  1897  (Innungs- 

gesetz) wurden  beide  Gruppen  getrennt,  so  daß 
jetzt  auch  dort  reine  Handelskammern  bestehen 
(nur   in  Leipzig   war   die  Trennung  schon  1868 

vollzogen).  Es  hat  Bayern  8,  Württemberg  8 
und  Sachsen  5  Handelskammern.  In  Bayern 
bestehen  neben  den  Handelskammern  noch  sog. 
Handelsgremien  als  örtliche  Organe  der  für 
die  ̂ Regierungsbezirke  zuständigen  Kammern. 
In  Sachsen-Meiningen,  wo  gleichfalls  früher 
4  Handels-  und  Gewerbekammern  gegründet 
worden  waren,  sind  sie  auch  nach  dem  Innungs- 

gesetz noch  beibehalten  worden.  Baden  hat  9, 
Hessen  7  Handelskammern;  die  übrigen 
Länder  haben  je  eine  Handelskammer;  nur 
Schaumburg-Lippe  und  Waldeck  sind  ohne  kauf- 

männische Vertretung.  Besondere  Verhältnisse 
herrschen  in  den  Hansestädten,  zunächst  in- 

sofern, als  dort  sog.  Gewerbekammern  zur 
Vertretung  von  Großindustrie  und  Handwerk 
bestehen.  Für  die  Großindustriellen  als  Kauf- 

leuten sind  jedoch  auch  die  Handelskammern 
zuständig.  Ausgeschlossen  von  der  Handels- 

kammerorganisation sind  in  allen  Hansestädten 
die  Kleinhändler.  Für  diese  ist  in  Hamburg  1904 
eine  Detaillistenkammer,  in  Bremen  1906  eine 
Kammer  für  Kleinhandel  begründet  worden, 
während  sie  in  Lübeck  keinerlei  Vertretung  be- 

sitzen. Die  Hamburger  Handelskammer  (seit 
1866)  ist  aus  der  Kommerzdeputation  hervor- 

gegangen. Die  Mitglieder  werden  gewählt  von 

der  „Versammlung  Eines  Ehrbaren  Kaufmannes", welcher  im  wesentlichen  alle  im  Handelsregister 
eingetragenen  Großkaufleute  und  Großindustri- 

ellen und  die  Vorstände  von  Aktiengesellschaften 
angehören  können.  In  Bremen  stellt  die 
Handelskammer  einen  Ausschuß  des  Kauf- 

mannskonventes dar,  bestehend  aus  den  Groß- 
kaufleuten und  Fabrikanten.  In  Lübeck  geht 

die  Handelskammer  in  ähnlicher  Weise  aus  der 

Kaufmannskorporation  hervor.  Eigentümlich 
ist  den  hanseatischen  Handelskammern  ein  engeres 
Verhältnis  zur  Staatsregierung  und  die  Aus- 

übung ausgedehnter  amtlicher  Funktionen,  na- 
mentlich in  bezug  auf  Handels-  und  Schiffahrts- 

einrichtungen. Auch  sollen  sie  in  allen  kommer- 
ziellenAngelegenheiten  gutachtlich  gehört  werden. 

3.  Oesterreich.  Die  Anregung  zur  Errich- 
tung von  amtlichen  Interessenvertretungen  für 

Handel  und  Gewerbe  stammt  aus  dem  Jahre  1811, 
wo  in  der  Lombardei  und  Venetien  Handels- 

kammern nach  französischem  Muster  errichtet 
wurden.  Dieses  Beispiel  fand  allerdings  erst 
um  die  Mitte  des  19.  Jahrh.  für  die  übrigen  Teile 
der  damaligen  Monarchie  Nachahmung.  Nach- 

dem 1848  eine  Handelskammer  in  Wien  errichtet 
worden  war,  führte  das  provisorische  G.  v. 
18./III.  1850  für  das  gesamte  österreichisch- 

ungarische Staatsgebiet  Handels-  und  Gewerbe- 
kammern ein,  die  in  Oesterreich  durch  G.  v. 

29./VI.  1868  (mit  Novelle  v.  30./VI.  01)  re- 
organisiert wurden.  Die  Eigenart  der  öster- 
reichischen Kammern  besteht  vor  allem  darin, 

daß  sie  als  Handels-  und  Gewerbekammern  den 

Handel,  einschließlich  Kleinhandel,  sowie  Groß- 
industrie und  Handwerk  umfassen.  Jede  einzelne 

Kammer  zerfällt  in  der  Regel  in  eine  Handels- und eine  Gewerbesektion.  Außer  den  üblichen 

Aufgaben  zur  Förderung  von  Handel  und  Ge- werbe ist  ihnen  eine  weitgehende  Mitwirkung 
im  Rahmen  der  staatlichen  Gewerbeförderung 

zugewiesen,  besonders  auf  dem  Gebiete  der 

Handwerker-,  wie  der  gesamten  Mittelstands- 
politik (Genossenschaftswesen,  Befähigungs- 

nachweis).    Die  Kammern  unterhalten  vielfach 
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eigene  Gewerbeförderungsinstitute,  Handels- 
akademien, Museen,  Exportbureaus  u.  dgl.  Die 

Kosten  werden  hauptsächlich  durch  Zuschläge 
zur  allgemeinen  Erwerbsteuer  aufgebracht.  Für 
ihre  Korrespondenz  genießen  die  Kammern 
Portofreiheit.  Eine  wesentliche  Stärkung  er- 

fuhr die  Stellung  der  Kammern  dadurch,  daß 
ihnen  wichtige  politische  Rechte  als  Wahlkörpern 
für  den  Reichsrat  und  die  Landtage  zugewiesen 
wurden,  die  ihnen  erst  in  jüngster  Zeit  entzogen 
worden  sind.  Die  Bezirke  der  einzelnen  Kammern 

umfassen  teils  ganze  Länder,  teils  kleinere  räum- 
liche Gebiete.  Die  Plenarsitzungen  sind  öffent- 
lich. Im  übrigen  sind  die  Funktionen  der  Kam- 
mern denjenigen  im  Deutschen  Reiche  sehr 

ähnlich.  Regelmäßige  Versammlungen  der  ver- 
einigten Kammern  (Handelskammertage)  fanden 

seit  den  siebziger  Jahren  statt,  bis  im  Jahre  1901 
im  Verein  mit  dem  Zentralverband  der  In- 

dustriellen Oesterreichs  eine  Zentralstelle  be- 
gründet wurde,  die  seit  1906  den  Titel  führt: 

Handelspolitische  Zentralstelle  der  vereinigten 
Handels-  und  Gewerbekammern  und  des  Zen- 

tralverbandes der  Industriellen  Oesterreichs. 

Sie  dient  besonders  der  Vorbereitung  und  gut- 
achtlichen Tätigkeit  in  Sachen  des  Zolltarifs 

und  der  Handelsverträge,  behandelt  aber  auch 
andere  kommerzielle,  wie  auch  sozialpolitische 
Fragen. 

4.  Ungarn.  Die  ungarische  Kammerorgani- 
sation stimmt  mit  der  österreichischen,  ihrer  ge- 

meinsamen Entstehung  gemäß  (s.  oben),  im 
wesentlichen  überein,  namentlich  auch  darin,  daß 
hier  gleichfalls  Handels-  und  Gewerbekammern 
gebildet  worden  sind  (neu  organisiert  durch 
G.  v.  30./IV.  1868).  Doch  haben  diese  keinerlei 
politische  Wahlrechte  besessen.  Es  sind  ihnen 
nicht,  wie  den  österreichischen,  umfassende 
Aufgaben  im  Interesse  der  unmittelbaren  Ge- 

werbeförderung zugewiesen,  wie  denn  auch  im 
übrigen  der  Kreis  ihrer  Verwaltungsaufgaben 
enger  begrenzt  ist. 

5  Frankreich.  Das  für  die  Entwicklung  der 
amtlichen  Handelsvertretungen  vorbildlich  ge- 

wordene Handelskammerwesen  Frankreichs 
führt  geschichtlich  zurück  auf  die  im  Jahre  1607 
erfolgte  Errichtung  eines  aus  Regierungsmit- 

gliedern und  sonstigen  Beamten  zusammen- 
gesetzten Conseil  de  commerce  (Handelsrat)  in 

Paris,  der  besonders  nach  seiner  Neugestaltung 
unter  Colbert  (1664)  eine  wirksame  Tätigkeit 
im  Interesse  der  Förderung  von  Handel  und 
Gewerbe  entfaltete  und  1700  durch  Hinzuziehung 
angesehener  Kaufleute  ergänzt  wurde.  Das  Be- 

dürfnis nach  vermittelnden  Behörden  zwischen 
der  Zentralinstanz  des  Pariser  Handelsrats  und 
den  Kaufleuten  des  Reichs  führte  seit  1701  zur 
Begründung  besonderer  Handelskammern  (Cham- 
bres  particulieres  de  commerce)  in  einer  be- 

schränkten Anzahl  von  Städten,  nachdem  schon 
1599  in  Marseille  eine  örtliche  Korporation  der 
Kaufmannschaft  auf  freier  Grundlage  und  unter 
städtischer  Protektion  entstanden  war,  die  1650 
reorganisiert  und  auch  schon  als  chambre  de 
commerce  bezeichnet  wurde.  Ein  Dekret  v. 
27. /IX.  1791  hob  die  damals  bestehenden  13 
Handelskammern  auf,  da  die  allen  Privilegien, 
ständischen  Gliederungen  und  Vereinsbildungen 
feindliche  Nationalversammlung  auch  in  dem 
Bestehen  der  Handelskammern  die  durch  die 
Revolution   errungene    Freiheit   und  Gleichheit 

gefährdet  sah.  Doch  schon  1801  wurden  al9 
Ersatz  in  den  größeren  Handels-  und  Industrie- 

städten Conseils  de  commerce  (Kommerzräte) 
eingesetzt,  bestehend  aus  vom  Minister  ernannten 
Kaufleuten  und  Fabrikanten  als  Mitgliedern,  zu 
denen  auch  landwirtschaftliche  Sachverständige 
treten  konnten.  Es  waren  lediglich  begutach- 

tende Organe  der  Regierung.  Sie  bildeten  die 
Vorstufe  zu  den  durch  Konsulardekret  v.  24./XII. 
1802  errichteten  Chambres  de  commerce  (Han- 

delskammern), die  seitdem  in  allen  größeren 
Städten  des  Landes  ins  Leben  traten.  Sie 
gingen  aus  Wahlen  seitens  der  angesehensten 
Kaufleute  (Notabein)  hervor  und  berieten  unter 
dem  Vorsitze  des  Präfekten  oder  Bürgermeisters. 
In  dieser  Verfassung,  namentlich  in  Hinsicht  auf 
das  Wahlrecht,  sind  inzwischen  mehrfach  Aende- 
rungen  eingetreten,  bis  das  G.  v.  9./1V.  1898 
über  die  Handelskammern,  das  Wahlgesetz  v. 
19./II.  1908,  ergänzt  durch  Zirkular  des  Handels- 

ministers v.  30./III.  1908,  den  gegenwärtigen 
Rechtszustand  schuf.  Schon  im  Jahre  1803 

(G.  v.  12./1V.  1803)  wurden  als  neue  Einrich- 
tung neben  den  Handelskammern  sog.  Chambres 

consultatives  des  manufactures,  fabriques,  arts 
et  mötiers,  beratende  Kammern  für  die  In- 

dustrie und  das  Kleingewerbe  (Ratskammern), 
errichtet,  die  sich  gleichfalls  bis  auf  die  Gegen- 

wart neben  den  Handelskammern  erhalten  haben 

(s.  unten).  Sie  entsprangen  dem  Bedürfnis,  an- 
gesichts der  zu  Beginn  des  19.  Jahrh.  einsetzen- 

den Entwicklung  des  Großbetriebs  auf  Grund 
wichtiger  technischer  Erfindungen  (chemische 
und  Textilindustrie),  sachverständige  Organe 
zur  Unterstützung  der  Regierung  bei  Hebung  der 
Fabriken,  Manufakturen  und  Kleingewerbe  zur 
Hand  zu  haben.  Nach  ihrer  gegenwärtigen  Ver- 

fassung sind  die  Handelskammern  sowohl  be- 
ratende Regierungsorgane,  wie  Interessenver- 

tretungen der  Kaufmannschaft.  Ihre  Errichtung 
erfolgt  auf  dem  Verwaltungswege  durch  den 
Handelsminister,  der  auch  den  Bezirk  und  die 
Mitgliederzahl  festsetzt.  Der  Präfekt  hat  Viril- 

stimme. Wahlberechtigt  sind  alle  gewerbe- 
(patent-)steuerpflichtigen  Kaufleute,  auch  weib- 

liche, während  das  passive  Wahlrecht  nur 
männlichen  Personen  vom  30.  Lebensjahr  an  zu- 

steht. Die  Wahl  erfolgt  in  der  Regel  nach  Ge- 
werbegruppen. Es  können  korrespondierende 

Mitglieder  mit  beratender  Stimme  zugewählt 
werden.  Die  Mandatsdauer  beträgt  sechs  Jahre, 
mit  Ausscheiden  von  einem  Drittel  alle  zwei 
Jahre.  Die  Kosten  werden  durch  Zuschläge  zur 
Patentsteuer  gedeckt.  Die  Zahl  der  Handels- 

kammern beträgt  gegenwärtig  160,  darunter 
einige  in  Algier  und  den  Kolonien.  Die  Bezirke 
umfassen  die  Departements  oder  Teile  von  ihnen. 
Abgesehen  von  den  allgemeinen  Aufgaben  (s. 
oben)  haben  die  Handelskammern  vielfach  noch 
die  Verwaltung  von  Hafeneinrichtungen,  Han- 

delsschulen, Museen,  Prüfungsanstalten  für  Seide 
und  sonstige  Textilprodukte,  sowie  anderer 
kommerzieller  Institute.  Die  Zahl  der  Rats- 

kammern (jetzt  als  Chambres  consultatives  des 
arts  et  manufactures  bezeichnet)  ist  wesentlich 
geringer  (etwa  50,  ursprünglich  154);  wo  sie 
fehlen,  übernehmen  die  Handelskammern  ihre 
Aufgaben.  Von  letzteren  unterscheiden  sie  sich 
darin,  daß  sie  lediglich  begutachtende  Organe, 
also  namentlich  ohne  Verwaltungsaufgaben  sind. 
Uebrigens  war  schon  zu  Beginn  der  Gründungs- 
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zeit  der  Handelskammern  und  der  Ratskammern 
der  Unterschied  beider  in  der  praktischen  Tätig- 

keit gering,  wie  denn  auch  letztere  nicht  selten 
im  Verkehr  als  Chambres  de  commerce  betitelt 
wurden. 

Als  eine  Art  Zentralinstanz  der  Handels- 
kammern kann  der  Conseil  supeHeur  du  com- 

merce et  de  l'industrie  angesehen  werden,  dessen 
Entstehung  auf  den  eingangs  erwähnten  Han- 

delsrat zurückgeht.  Seine  60  Mitglieder  werden 
teils  aus  der  Reihe  der  Handelskammerpräsi- 

denten, teils  aus  dem  Kreise  der  Senatoren,  De- 
putierten und  sonstigen  Sachverständigen  ent- 
nommen. Der  Rat  wird  vom  Handelsminister 

nach  Bedarf  einberufen  zur  gutachtlichen  "Wirk- samkeit in  Angelegenheiten  des  Handels  und 
der  Industrie  und  bildet  zu  diesem  Zwecke  zwei 

Fachabteilungen.  Ein  kleinerer  Ausschuß  be- 
steht seit  1894  als  Commission  consultative  per- 

manente. Endlich  ist  noch  das  Comite  con- 
sultatif  des  arts  et  manufactures  zu  nennen, 
das  im  Jahre  1880  dem  Handelsministerium  zur 

Begutachtung  mehr  technischer  Fragen  beige- 
geben wurde,  nicht  aber  etwa  als  Zentralinstanz 

der  Ratskammern  anzusehen  ist,  welche  letztere 
ohne  Zusammenfassung  zu  einer  Gesamtbehörde 
dastehen. 

6.  Britisches  Reich.  Die  Handelskammern 
Großbritanniens  und  Irlands  sowie  der  Kolo- 

nien sind  völlig  freie  Vereinigungen  der  Kauf- 
leute, einschließlich  der  Industriellen  des  be- 

treffenden Bezirks.  Sie  besitzen  als  Korpora- 
tionen juristische  Persönlichkeit.  Das  Mutter- 

land hat  gegenwärtig  etwa  100  Handelskammern, 
die  größtenteils  in  den  letzten  fünfzig  Jahren 
entstanden  sind,  vielfach  aber  in  frühere 
Jahrhunderte  zurückreichen.  Neben  den  Kauf- 

leuten können  auch  andere  bedeutende  Persön- 
lichkeiten die  Mitgliedschaft  erwerben.  Die 

jährliche  Generalversammlung  wählt  das  Prä- 
sidium. Daneben  können  weitere  Generalver- 

sammlungen stattfinden  zur  Vornahme  von 
Wahlen,  Beratungen  und  Beschlußfassungen. 
Der  Schwerpunkt  der  Wirksamkeit  der  Kammer 
liegt  jedoch  im  engeren  Ausschuß  (council  oder 
board  genannt),  dem  ein  mehr  oder  minder 
großer  Beamtenkörper  beigegeben  ist.  Ferner 
werden  Sonderausschüsse  nach  Geschäfts- 
z» eisen  (trade  sections)  gebildet,  deren  Zahl  bei 
der  Londoner  Kammer  annähernd  40  beträgt. 
Die  Aufgaben  der  britischen  Handelskammern 
bestehen  in  der  Interessenvertretung,  der  sach- 

dienlichen Vermittlung  zwischen  Kautmann- 
schaft  einerseits  und  der  Regierung  und  dem 
Parlamente  andererseits,  sowie  in  der  Ver- 

waltung von  Handelseinrichtungen,  in  schieds- 
gerichtlicher Tätigkeit,  Ausstellung  kaufmän- 

nischer Bescheinigungen  sowie  in  Veranstal- 
tungen zur  Förderung  der  Geselligkeit,  der  Be- 
lehrung (Bibliotheken,  Vortragskurse)  und  ins- 

besondere auch  des  kaufmännischen  Unter- 
richtswesens. Die  Kosten  der  Handelskammern 

werden  durch  Eintrittsgelder,  Mitgliederbeiträge 
und  Gebühren  aufgebracht.  Unter  dem  Namen 
Association  of  Chambers  of  commerce  of  the 

United  Kingdom  besteht  eine  Handelskammer- 
vereinigung für  das  Mutterland,  der  die  Kam- 

mern der  Kolonien  und  die  englischen  Auslands- 
handelskammern (s.  unter  8)  als  korrespon- 

dierende Mitglieder  angehören  können.  Sie  unter- 
hält eine  ständige  Geschäftsstelle.     Trotz  ihres 

privaten  Charakters  ist  der  Einfluß  der  britischen 
Handelskammern  ein  sehr  bedeutender,  was  zum 
Teil  dem  Umstände  zuzuschreiben  ist,  daß  neben 
den  Kaufleuten  auch  Parlamentsmitglieder,  der 
Gouverneur  der  Bank  von  England  und  andere 
in  hervorragenden  Stellungen  befindliche  Männer 
von  Amts  wegen  der  Kammer  angehören.  Dieser 
Einfluß  erklärt  sich  nicht  zum  wenigsten  daraus, 
daß  in  England  von  jeher  die  unmittelbare 
Wechselwirkung  zwischen  der  Regierung  und 
den  wirtschaftlichen  Kreisen  größer  war  als 
anderwärts. 

7.  Die  sonstigen  außerdeutschen  Staaten. 
Nachdem  durch  die  bisherige  Darstellung  die 
Organisation  der  Handelskammern  nach  dem 
französischen  Typus  der  amtlichen  und  dem 
englischen  Typus  der  privaten  Interessenver- 

tretung gekennzeichnet  wurde,  genügt  für  die 
sonstigen  Staaten  die  Hervorhebung  der  Eigen- 

art der  dortigen  Organisation  nach  jenen  beiden 
Vorbildern.  Dem  französischen  Vorbilde  haben 
sich  außer  Deutschland,  Oesterreich  und  Ungarn 
folgende  Staaten  angeschlossen.  Zunächst 
Italien,  wo  schon  gegen  Anfang  des  19.  Jahrh. 
unter  französischer  Herrschaft  Handelskammern 
begründet  wurden.  Auch  in  der  Bildung  eines 
obersten  Handels-  und  Gewerberates  (1869)  ist 
Italien  dem  französischen  Vorbilde  gefolgt.  Die 
jetzige  Organisation  des  Handelskammerwesena 
und  die  Aufteilung  des  ganzen  Staates  in  Han- 

delskammerbezirke geschah  durch  G.  v.  6./VII. 
1862.  Eine  Handelskammervereinigung  besteht 
seit  1001  unter  dem  Namen  Unione  delle  camere 

di  commercio  mit  dem  Sitze  in  Rom.  In  Spa- 
nien gehen  die  Handelskammern  zurück  auf  die 

schon  seit  dem  13.  Jahrh.  in  zahlreichen  Städten 

errichteten  Consulados,  kaufmännische  Organi- 
sationen mit  verwaltender  und  richterlicher 

Tätigkeit,  aus  denen  im  Laufe  des  19.  Jahrh. 
die  jetzige  Handelskammerorganisation  nach 
französischer  Art  erwuchs.  Die  gegenwärtige 
Regelung  beruht  auf  königl.  Dekreten  v.  21. /VI. 
und  13./XII.  1901,  das  eine  Vereinheitlichung 
nach  modernen  Grundsätzen  herbeiführte.  Die 
Handelskammereinrichtung  der  Niederlande 
stammt  aus  der  Zeit  der  dortigen  französischen 
Herrschaft.  Nach  dem  G.  v.  9./X1.  1851  werden 
Handelskammern  durch  königl.  Verordn.  nach 
Bedarf  in  den  Gemeinden  errichtet  (zurzeit 
etwa  80).  Letztere  tragen  auch  die  Kosten. 
Nicht  einheitlich  ist  das  Handelskammerwesen 

der  Schweiz  geordnet.  In  den  meisten  wich- 
tigeren Orten  gibt  es  nur  freie  Vereinigungen, 

die  vereinzelt,  wie  in  Basel,  Genf  und  Zürich, 
den  Namen  Handelskammern  führen.  Sie  sind 
zu  dem  Schweizerischen  Handels-  und  Industrie- 

verein zusammengeschlossen.  Eine  amtliche  Ver- 
tretung besteht  nur  in  Bern,  unter  dem  Namen 

Bernische  Handels-  und  Gewerbekammer  (Dekret 
v.  19./XI.  1897).  In  Rußland  erfolgte  bis  zur 
Revolution  (1917)  die  amtliche  Vertretung  der 
kaufmännischen  Interessen  durch  die  sog.  Bör- 

senkomitees, die  (etwa  50)  in  allen  wichtigeren 
Städten  bestanden.  Zunächst  für  die  Verwal- 

tung der  Börsen  zuständig,  erstreckten  sie  ihre 

Tätigkeit  auch  auf  diejenigen  weiteren  Aufgaben, 
die  anderwärts  den  Handelskammern  obliegen. 

Die  Ordnung  der  Börsenkomitees  war  durch 
kaiserliche  Einzelstatute  verschiedenartig  ge- 

regelt. In  Petersburg  ging  das  Börsenkomitee 
durch  Wahlen  aus  einem  engeren  Ausschuß  der 
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gesamten  Kaufmannschaft,  der  sog.  Abgeord- 
netenversammlung  hervor;  bei  letzterer  ruhte 
auch  die  gutachtliche  und  beschließende  Tätig- 

keit der  Kaufmannschaft  nach  Art  der  Handels- 
kammern, während  das  Komitee  die  Handels- 

einrichtungen (insbes.  die  Börse)  verwaltete. 
In  Rumänien  und  in  Bulgarien  bestehen 
Handelskammern  nach  westeuropäischem  Vor- 

bilde. In  der  Türkei  werden  die  Interessen  der 
fremden  Kaufleute  durch  Auslandshandels- 

kammern (s.  unter  8)  wahrgenommen;  außer- 
dem besteht  in  Konstantinopel  eine  türkische 

Handelskammer  amtlichen  Charakters.  Endlich 
zählt  auch  Japan  zu  den  Ländern  mit  amtlichen 
Handelskammern  (reformiert  durch  G.  v.  31./III. 
1902);  die  zu  Tokio  wurde  1891  gegründet.  — 
Das  Vorbild  der  englischen  Handelskammern 
als  freier  Vereinigungen  der  Kaufmannschaft  ist, 
wie  für  die  englischen  Kolonien,  so  auch  für  die 
Vereinigten  Staaten  von  Amerika  maß- 

gebend gewesen.  Die  Handelskammer  von  New 
York  besteht  seit  1768.  Die  Handelskammern 
der  Union  (über  30)  sind  mit,  Korporations- 

rechten ausgestattet,  weichen  zwar  nach  der 
Art  ihrer  Betätigung  im  einzelnen  vielfach  von- 

einander ab,  wie  auch  ihr  Name  ein  verschie- 
dener ist  (chamber  of  commerce  oder  board  of 

trade);  sie  entsprechen  aber  im  ganzen  doch 
dem,  was  oben  über  die  englischen  Kammern 
gesagt  wurde.  Eine  Vereinigung  besteht  unter 
dem  Namen  National  board  of  trade.  Im  wesent- 

lichen dem  englischen  Typus  entsprechen  auch 
die  Handelskammern  bzw.  die  ihnen  verwandten 
Einrichtungen  in  den  mittel-  und  südame- 

rikanischen Staaten.  Endlich  ist  noch  her- 
vorzuheben, daß  unter  den  europäischen  Län- 

dern Belgien,  die  skandinavischen  Staaten 
und  Portugal  Handelskammern  als  freie  In- 

teressenvertretungen besitzen.  In  Belgien  wur- den zwar  zur  Zeit  der  französischen  Herrschaft 
amtliche  Handelskammern  gebildet;  ein  G.  v. 
11. /VI.  1875  hob  diese  auf,  so  daß  seitdem  die 
Handelskammern  als  freie  Vereinigungen  sich 
darstellen,  von  denen  diejenige  in  Antwerpen 
besondere  Bedeutung  beanspruchen  darf.  Ein 
amtliches  Landesorgan  besteht  in  Belgien  noch 
als  Conseil  supeVieur  de  l'industrie  et  du  com- merce in  Brüssel. 

8.  Auslandshandelskammern.  Schon 
seit  einer  Reihe  von  Jahrzehnten  sind  an 
zahlreichen  ausländischen  Handelsplätzen 
sog.  Auslandshandelskammern,  d.  h.  Han- 

delskammern der  dort  ansässigen  Kaufleute 
der  betreffenden  Nation  gegründet  worden. 
Durch  eine  solche  Organisation  der  natio- 

nalen kaufmännischen  Interessen  des  je- 
weiligen fremden  Ortes  oder  Bezirkes  soll  der 

heimischen  Volkswirtschaft  im  Auslande  ein 

Rückhalt  geboten,  die  handelspolitische  Be- 
ziehung und  der  Warenaustausch  zwischen 

beiden  Ländern  gefördert  werden,  nicht 
minder  aber  auch  die  Tätigkeit  der  Konsuln 
in  Wahrnehmung  der  Interessen  des  Heimat- 

landes und  der  in  der  Fremde  ansässigen 
Staatsangehörigen  unterstützt  werden.  Diese 
Kammern  dienen  ferner  der  Kreditauskunft, 
der  schiedsrichterlichen  Schlichtung  von  Han- 

delsstreitigkeiten, der  Aufgabe  von  Bezugs- 

quellen für  Waren,  der  Statistik  usw.;  sie 
geben  vielfach  Jahresberichte  und  Zeit- 

schriften heraus  und  suchen  überhaupt  in 
jeder  geeigneten  Weise,  ähnlich  den  hei- 

mischen Handelskammern,  ihren  Zwecken 
zu  dienen.  Sowohl  seitens  der  Länder  mit 
Handelskammern  amtlichen  Charakters  wie 
seitens  derjenigen  mit  solchen  privater  Natur 
sind  Auslandskammern  begründet  worden, 
so  daß  auch  das  Maß  der  Unterstützung 
letzterer  durch  die  Regierungen  ein  recht 
verschiedenes  ist,  ohne  daß  sich  in  dieser  Hin- 

sicht eine  strenge  Trennung  nach  jenen  beiden 
Handelskammertypen  durchführen  ließe. 

Die  älteste  Auslandshandelskammer  war 
die  1870  in  Konstantinopel  begründete  öster- 

reichisch-ungarische, der  dann  bald  eine  Reihe 
weiterer  (Alexandrien,  Paris,  London,  Mel- 

bourne) folgten.  Der  wirksamste  Ausbau 
der  Organisation  erfolgte  aber  nicht  durch 
Oesterreich-Ungarn,  vielmehr  seit  den  acht- 

ziger Jahren  seitens  Frankreichs  und  Italiens, 
und  zwar  sowohl  für  den  Orient,  wie  für 
die  europäischen  Länder  und  für  Amerika. 
Weiterhin  sind  als  Förderer  der  Organisa- 

tion zu  nennen  die  Niederlande,  Belgien, 
Spanien,  England  (die  erste  in  Paris  1872) 
und  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika. 
Deutsche  Auslandshandelskammern 
wurden  zunächst  errichtet  in  Brüssel  (1894) 
und  Bukarest  (1902),  die  aber  als  rein  pri- 

vate Anstalten  aus  Mangel  an  Mitteln  1905 
eingingen,  nachdem  die  deutsche  Reichs- 
regierung,  trotz  wiederholter  Bitten  auch 
aus  dem  Kreise  der  deutschen  Handels- 

kammern, es  abgelehnt  hatte,  jene  beiden 
Kammern  zu  unterstützen.  Inzwischen  sind 
eine  neue  deutsche  Kammer  in  Genf,  mit 
Zweigniederlassungen  an  anderen  Schweizer 
Plätzen,  und  jüngst  solche  in  südamerika- 

nischen Hauptstädten  gegründet  worden.  Die 
ablehnende  Haltung  der  deutschen  Regierung, 
die  auch  in  den  Reichstagsverhandlungen 
hierüber  zutage  trat,  wurde  begründet  mit 
der  schwierigen  Stellung  solcher  Auslands- 

kammern zu  den  Konsuln,  der  Gefahr  von 
Reibungen  zwischen  beiden  Instanzen,  von 
Zwistigkeiten  innerhalb  der  deutschen  Kolo- 

nien bei  den  oft  entgegengesetzten  Inter- 
essen innerhalb  der  dort  igen  Kaufmannschaft. 

Man  wollte  auch  keine  Berufungsfälle  schaffen 
für  die  Begründung  von  Auslandskammern 
in  Deutschland,  die  man  regierungsseitig 
offenbar  nicht  wünschte,  ohne  sie  jedoch 
hindern  zu  können  (amerikanische  Handels- 

kammer in  Berlin,  niederländische  in  Düssel- 
dorf). Aber  auch  heimische  Handelskammern 

fanden  sich  unter  den  Gegnern,  so  namentlich 
die  von  Bremen  und  Hamburg,  weil  die 
dortigen  Exportfirmen  eine  Beeinträchti- 

gung ihrer  geschäftlichen  Wirksamkeit  im 
Auslande  befürchteten.  Zweifellos  können 

jene  von  der  früheren  Reichsregierung  ange- 
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nommenen  ungünstigen  Wirkungen  eintreten ; 
<es  hängt  dies  wesentlich  von  den  beteiligten 
Persönlichkeiten  ab,  von  ihrer  Fähigkeit,  die 
deutschen  Interessen  im  Auslande  taktvoll 
zu  vertreten.  Daß  die  Bedenken  nicht  aus- 

schlaggebend zu  sein  brauchen,  lehrt  das 
Vorgehen  der  außerdeutschen  Staaten.  In 
jüngster  Zeit  ist  denn  auch  die  amtliche  Auf- 

fassung eine  andere  geworden,  und,  wie 
schon  früher  der  Handelstag,  hat  jetzt  auch 
der  Reichswirtschaftsrat  die  Auslandshandels- 

kammern als  zweckmäßig  anerkannt.  Auf 
diese  Aenderung  der  Ansichten  werden  die 
großen  Anstrengungen  nicht  ohne  Einfluß 
geblieben  sein,  die  in  den  außerdeutschen 
Ländern  in  den  letzten  Jahren,  namentlich 
seit  dem  Ende  des  Weltkrieges,  zugunsten  der 
Gründung  von  Auslandskammern  gemacht 
worden  sind,  und  zwar  im  Zusammenhange 
mit  der  allgemeinen  Förderung  der  wirt- 

schaftlichen Interessen  im  Auslande.  Der 
Erfolg  ist  nicht  ausgeblieben. 

England  zählte  1905:  5, 1919:  23, 1920:42, 
Frankreich  1905:  29,  1918:  40,  1920  etwa 
50  Auslandskammern.  Von  einer  Aufzählung 
im  einzelnen  nach  Ländern  und  nach  dem 

Sitz  der  Kammern  muß  hier  Abstand  ge- 
nommen werden,  zumal  da  ihre  Zahl  sich 

noch  anhaltend  vermehrt  (regelmäßige  Be- 
richterstattung hierüber  im  „Weltwirtschaft- 

lichen Archiv"  sowie  in  der  Volkswirt- 
schaftlichen Chronik  der  „Jahrb.  f.  Nat. 

u.  Stat").  Vereinzelt  sind  übrigens  bei den  Kammern  auch  die  nicht  nationalen 
Firmen  zugelassen,  so  besonders  bei  den 
Auslandshandelskammern  der  Niederlande, 
welche  letztere  in  jüngster  Zeit  rührig  mit 
Neugründungen  vorgegangen  sind.  Es  gibt 
schließlich  noch  einzelne  „internationale 

Handelskammern",  die  grundsätzlich  den  ver- 
schiedenen Nationalitäten  offen  stehen,  wie 

in  Schanghai  (seit  1865),  Yokohama  (seit 
1866),  (vgl.  auch  unter  9). 

9.  Internationale  Handelskammer- 
kongresse. Das  Bedürfnis  wirtschaftspoli- 

tischer Beratungen  unter  den  Kaufleuten 
aller  Länder  über  Fragen  der  Zoll-  und  Han- 

delspolitik, des  Weltverkehrs,  des  inter- 
nationalen Schiffahrtsrechts  usw.  hat  dahin 

geführt,  daß  sich  die  Handelskammern  und 
freien  Verbände  zu  internationalen  Kon- 

gressen vereinigten,  die  bisher  in  Lüttich 
1905,  Mailand  1906,  Prag  1908,  London  1910, 
Boston  1912,  Paris  1914  stattgefunden  haben. 
Die  Tagungen  wurden  durch  ein  ständiges 
Komitee  vorbereitet.  Leider  haben  diese 

Kongresse  durch  den  Weltkrieg  ein  vor- 
läufiges Ende  gefunden.  Zwar  ist  1920  in 

Paris  ein  neuer  Kongreß  mit  Beschränkung 
auf  die  Verbandsstaaten  zusammengetreten, 
der  1921  in  London  seine  Fortsetzung  finden 
soll.  Der  Pariser  Kongreß  hat  auch  zur 
Gründung  einer  internationalen  Handels- 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften,    i.  Aufl 

kammer  der  beteiligten  Länder  geführt.   Er 
kann  selbstverständlich  nicht  als  vollwertiger 
Ersatz  für  die  vorkriegszeitliche  Organisation 
gelten,  deren   Wiederaufleben  im   Interesse 
der  internationalen  Verständigung  der  kom- 

merziellen Kreise  zu  wünschen  ist. 
Literatur:    Aelteste  der  Kaufmannschaft 
von  Berlin:  Die  Handelskammern,  ihre    Or- 

ganisation   und     Tätigkeit.       Bericht     an     den 
Internat.     Handelskammerkongreß    in    Mailand, 
Berlin  1906.  —    R.  v.  Kaufmann,    Die   Ver- 

tretung   der   wirtschaftlichen   Interessen    in    den 
Staaten     Europas,     Berlin    1S79.     —    Rudolf 
Graetser,     Die     Organisation    der    Berufsin- 

teressen, Berlin    1890.    —   A.  Schaffte,    lieber 
Wirtschaftskammern,    in    Z.  f.   St.,    51.    Jahrg., 

1891    (auch  in  den  „Kern-  und  Zeitfragen"  des 
Verf.,   N.  F.  Berlin  1895).  —  E.  v.  Philippo- 
vich,     Organisation    der    Berufsinteressen,    vn 
Z.   f.    Volksio.    Bd.    8,    Wien    u.    Leipzig    1899. 
—  R.  Zeyss,  Die  Entstehung  der  Handels- 

kammern und  die  Industrie  am  Niederrhein 
während  der  französischen  Herrschaft,  Leipzig 
1907.  —  Jahrbuch  der  deutschen  Handels- 

kammern, herausg.  im  Auftrage  des  Deutschen 
Handelstags  von  der  Hamdel.sk.  Leipzig  durch 
deren  Syndikus  Wendtland,  Berlin  1905  ff.  — 
Handbuch  der  deutschen  Handelskammern, 

herausg.  von  derselben  Stelle,  Leipzig  1916.  — 
,, Handel  und  Gewerbe",  Zeitschrift  für  die 
zur  Vertretung  von  Handel  tind  Getverbe  ge- 
setslieh  berufenen  Körperschaften,  Berlin  1888,  ff. 
—  Franz  Fischer,  Fürst  ßismarck  und  die 

Handelskammern,  Köln  1882.  ' —  E.  Kuhl- 
mann, Das  Recht  der  gesetzlichen  Berufsver- 

tretungen (Berufskammern)  in  allgem.  Dar- 
stellung, Karlsruhe  1908.  —  S.  Tschierschky , 

Neuaufbau  der  deutschen  industriellen  Interessen- 
organisation, Berlin  1919  (auch  in  der  Kartell- 

Rundschau,  17.  Jahrg.).  —  Brandt,  Loh- 
mann, Wiedemann,  Neuordnung  der  Han- 

delskammern u.  des  Deutschen  Handelstages. 
Berichte,  Berlin  1917.  —  W.  Krienen,  Das 
Reichswirtschaftsamt  als  Gesamtvertretung  der 
Interessen  von  Industrie  u.  Handel  im  Frieden 

u.  im  Kriege,  Karlsruhe  1917.  —  L.  Dessauer, 
Die  Neugestaltung  des  deutschen  Handelskam- 

merwesens, Stuttgart  u.  Leipzig  1917.  —  Zahl- 
reiche Jubiläums-  und  andere  Schriften  über 

die  Geschichte  einzelner  Handelskammern,  von 
denen  namentlich  zu  nennen  sind:  R.  Ehren- 

berg ,  Das  königliche  Kommerzkollegium  in 
Altana,  1892.  —  M.  Schwann,  Geschichte  der 
Kölner  Handelskammer,  I.  Bd.,  Köln  1906.  — 
Geschichte  der  Handelskammer  zu  Frank- 

furt a.  M.  (1707—1908).  Beiträge  zur  Frank- 
furter Handelsgeschichte,  Frankfurt  1908.  — 

Ernst  Baasch,  Die  Handelskammer  zu  Ham- 

burg;  im  Auftrage  der  Handelskammer  bear- 
beitet (1665—1915),  2  Bde.,  Hamburg  1915.  — 

S.  Molfke,  Leipziger  Handelskorporationen. 

Versuch  der  Gründung  säclwischer  Handels- 
kammern im  19.  Jahrh.,  Leipzig  1907.  — 

Paul  Rachel,  Die  Dresdener  Handelsinnung 

1654—1904,  Dresden  1904.  —  ■Der  deutsche 

Handelstag  1861—1911  (Darstellung  seiner 

fünfzigjährigen  Wirksamkeit),  2  Bde.,  Berlin  1911 
u.  1913.  —  F.  Lusensky,  Gesetz  über  die  (preu- 

ßischen) Handelskammern  (Kommentar),  2.  Aufl., 

Berlin  1909.  —  Handbuch  der  niederöster- 

ßd.  V.  6 
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reichischen  Handels-  und  Gewerbekammem, 
Wien  1908.  —  O.    Wurst  u.   H.  Leiter,    Die 
Handels-  und  Gewerbekammern  Oesterreich- 

Ungarns  sowie  die  Institute  für  fachliche  Aus- 
bildung, Wien  1917.  —  L.  J.  Gras,  La  nou- 

velle  loi  sur  les  chambres  de  commerce  (9.  IV. 

1898),  Dijon  1899.  —  G.  Guillaumot,  Les 
chambres  de  commerce  avant  et  depuis  la  loi 
du  9.  LV.  1898,  Paris  1898.  —  O.  Teissier, 
La  chambrc  de  commerce  de  Marseille,  son 

origine,  sa  mission,  1898.  —  Annuaire  des 
chambres  de  commerce  et  chambres  consultatives 

des  arts  et  manufactures,  Paris.  —  Journal  des 
chambres  de  commerce,  Paris  1882ff.  —  The 
Chamber  of  commerce  Journal,  London  1881ff. 
Bolletino  nfficiale  dellaunione  delle  ramere  di  com- 
mercio,  Rom.  —  Commercial  organisations  of  ihc 

United  States,  Washington,  Department  of  com- 
merce, 1915.  —  The  Chambers  of  commerce 

Year-book,  New  York.  —  Clemens  Mayer, 
Auslandshandelskammern,  Berlin  1905.  — 
A.  Schmid,  Die  Förderung  des  Außenhandels, 
Wien  1905.  —  Karl  P.  Böhme,  Die  Aus- 

landshandelskammern in  der  wirtschaftlichen 
Zukunft  Deutschlands,  Dresden  1906.  —  Max 
Apt,  Außenhandelsamt,  ein  Zentralamt  zur 
Förderung  des  deutschen  Außenhandels,  Leipzig 
1916.  —  Weitere  eingehende  Literaturnachweise 
in  den  gedruckten  Bibliothekskatalogen  der 
Handelskammern  Berlin,  Breslau,  Frankfurt 
a.  M.  u.  a.  A.   Wirminghaus. 

Handelskrieg 

s.  Handelspolitik. 

Handelskrisen 
s.  Krisen. 

Handelsmuseum 
s.  Ausstellungen. 

Handelspolitik. 
1.  Einleitung.  2.  Innere  Handelspolitik. 

3.  Die  innere  Handelspolitik  unter  dem  Einfluß 
der  Kriegswirtschaft.  4.  Aeußere  Handelspolitik 
in  aktiv-offensiver  und  in  defensiver  Form. 
6.  Der  Handels-  und  Wirtschaftskrieg.  6.  Die 
Zwecke  des  Schutzsystems.  7.  Kritik  des 
Schutzsystems  und  der  Freihandelstheorie. 

1.  Einleitung.  Wollte  man  das  "Wort 
Handelspolitik  in  seiner  engsten  Bedeutung 
auffassen,  so  würde  es  nur  das  Verhalten  des 
Staates  gegenüber  dem  Handel  im  eigent- 

lichen wirtschaftlichen  Sinne  bezeichnen,  also 
gegenüber  dem  gewerbsmäßigen  Betriebe 
der  Vermittlung  des  Güteraustausches 
durch  Kaufen  von  Waren  zum  Zwecke  des 

"Wiederverkaufs  derselben  in  materiell  un- 
verändertem  Zustande.       Der   Begriff   der 

inneren  Handelspolitik  wird  in  der  Tat  im 
wesentlichen  dem  Gebiete  des  eigentlichen 
Handels  entsprechend  abzugrenzen  und  jeden- 

falls nicht,  wie  man  etwa  vorschlagen  könnte, 
so  weit  auszudehnen  sein,  daß  er  sich  auf 
die  Gesamtheit  der  Handelsgeschäfte  im 
handelsrechtlichen  Sinne  bezöge.  Denn  das 
Versicherungswesen  und  das  Bankwesen, 
soweit  dieses  über  die  bloße  Vermittlung 

des  Kaufs  und  Verkaufs  von  "Wertpapieren hinausgeht,  sind  anerkannte  selbständige 
Zweige  der  Wirtschaftspolitik,  die  gewerbs- 

mäßige Verarbeitung  beweglicher  Sachen 
in  größerem  Maßstabe,  d.  h.  die  Industrie, 
ferner  das  Verlagsgeschäft  und  die  Buch- 

druckerei fallen  in  den  Bereich  der  Gewerbe- 
politik, und  das  Transportgewerbe  bildet 

den  Gegenstand  einer  besonderen  Verkehrs- 
politik. Uebrigens  kann  man  die  innere 

Handelspolitik  auch  einfach  als  ein  Kapitel 
der  allgemeinen  Gewerbepolitik  betrachten, 
und  daher  versteht  man  häufig  unter  Han- 

delspolitik ausschließlich  einen  Zweig  der 
auswärtigen  Politik,  nämlich  die  plan- 

mäßige Fürsorge  und  Tätigkeit  des  Staates 
zur  Förderung  seiner  volkswirtschaftlichen 
Interessen  im  Verkehr  mit  dem  Auslande. 
Dabei  kommt  keineswegs  vorzugsweise  das 
Interesse  des  eigentlichen  Handels  in  Be- 

tracht, sondern  vor  allem  das  der  Produ- 
zenten und  Konsumenten,  die  auch  viel- 

fach die  Verkäufe  und  Einkäufe  im  Aus- 
lande unmittelbar  selbst  betreiben.  Die 

auswärtige  Handelspolitik  tritt  sogar,  je 
mehr  sie  zu  positiven  Schutzmaßregeln  zu- 

gunsten der  einheimischen  Produktion  über- 
geht, um  so  mehr  in  einen  gewissen  Gegen- satz zu  den  Wünschen  und  Interessen  des 

Handelsgewerbes,  dessen  private  Wirtschafts- 
taktik sich  naturgemäß  in  den  Satz  zu- 

sammenfaßt: Kaufen  auf  dem  billigsten 
Markte  und  Verkaufen  auf  dem  teuersten. 
Da  aber  der  gewöhnliche  Sprachgebrauch 
überhaupt  jede  Art  von  Güteraustausch  als 
Handel  bezeichnet  und  im  internationalen 
Verkehr  gewissermaßen  jedes  Volk  als  eine 
einheitliche  Individualität  den  anderen 
gegenübersteht,  so  erscheint  die  Bezeichnung 
Handelspolitik  für  die  gesamte  auf  das  Aus- 

land gerichtete  Wirtschaftspolitik  eines 
Staates  immerhin  nicht  unangemessen.  Die 
moderne  Handelspolitik  hat  sich  erst  seit 
der  Entstehung  der  konzentrierten,  über- 

wiegend auf  nationaler  Grundlage  beruhen- 
den modernen  Staaten  entwickelt.  Im  Mit- 

telalter finden  wir  an  ihrer  Stelle  eine  von 
den  Städten  getragene  lokalwirtschaftliche 
Politik,  die  sowohl  nach  außen  wie  nach 
innen  einen  engen  Interessenkreis  rücksichts- 

los mit  Abwehr-  und  Zwangsmitteln  zu 
schützen  suchte.  Auch  die  deutschen  Ter- 

ritorialfürstentümer fanden  noch  bis  in  die 
neuere  Zeit  in  der  Pflege  dieser  städtischen 
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Interessen  eine  Hauptaufgabe  ihrer  spe- 
ziellen Wirtschaftspolitik  und  hielten  daher 

z.  B.  die  Stapel-  und  Umschlagsrechte  pri- 
vilegierter Städte  aufrecht,  indem  sie  darin 

ein  Mittel  sahen,  den  Kapitalreichtum  des 
Partikularstaates  zu  heben.  Erst  durch  den 
Zollverein  wurde  die  Idee  einer  deutsch- 

nationalen Handelspolitik  zur  Keife  ge- 
bracht, deren  Programm  die  wirtschaftliche 

Freiheit  im  Inneren,  die  wirtschaftliche  Ein- 
heit nach  außen  und  die  Unterordnung  der 

handelspolitischen  Interessen  der  Einzel- 
staaten unter  die  des  gesamten  Verbandes 

einschloß. 
2.  Innere  Handelspolitik.  Auf  die  Ein- 

zelheiten der  inneren  Handelspolitik  hier 
einzugehen  ist  nicht  erforderlich,  da  diese 
fast  sämtlich  in  besonderen  Artikeln  be- 

handelt werden,  auf  die  wir  an  dieser  Stelle 
nur  zu  verweisen  haben.  Daß  der  Staat 
ein  aus  dem  Bedürfnisse  des  Verkehrslebens 

hervorgegangenes  eigentümliches  Handels- 
recht (s.  d.  Art.  „Handel,  II  das  Recht 

des  Handels",  oben  S.  29  ff.)  anerkannt 
und  mehr  oder  weniger  vollständig  kodi- 

fiziert hat,  ist  ohne  Zweifel  von  wesent- 
lichem Einfluß  auf  die  tatsächliche  Gestal- 

tung des  Handels  und  ist  daher  auch  schon, 
sofern  es  sich  um  eine  rein  privatrechtliche 
Ordnung  handelt,  eine  Tatsache  von  handels- 

politischer Bedeutung.  Noch  unmittelbaier 
aber  zeigt  sich  diese  Bedeutung  in  den  von 
den  Handelsgesetzbüchern  aufgestellten  Vor- 

schriften von  verwaltungsrechtlichem 
Charakter.  Hierher  gehören  namentlich  die 
Bestimmungen  über  die  Verpflichtungen 
eines  Kaufmanns,  die  Führung  der  Handels- 

bücher, die  Eintragungen  in  das  Handels- 
register, die  Verhältnisse  der  Handlungs 

gehilfen  (s.  d.  Art.  „Handlungsgehilfe")  und 
der  Handelsmakler  (s.  d.  Art.  „Makler- 

wesen"). In  der  deutschen  Gesetzgebung 
beruht  die  verwaltungsrechtliche  Ordnung 
des  Handels  neben  dem  Handelsgesetzbuche 
auf  der  Gewerbeordnung  und  einer  Reihe 
von  Spezialgesetzen  über  einzelne  Punkte. 
Im  allgemeinen  ist  der  Betrieb  des  Handels- 

gewerbes frei  und  es  sind  nur  im  Interesse 
der  öffentlichen  Ordnung,  der  Sittlichkeit, 
der  Sicherheit  des  Eigentums  und  der  öffent- 

lichen Gesundheitspflege,  in  einzelnen  Fällen 
auch  aus  weniger  unbestrittenen  sozialpoli- 

tischen Gründen  gewisse  Beschränkungen, 
sei  es  hinsichtlich  der  persönlichen  Berech- 

tigung zum  Gewerbebetriebe,  sei  es  hin- 
sichtlich der  in  den  Verkehr  zu  bringenden 

Waren  oder  hinsichtlich  der  Form  und  Or- 
ganisation des  Betriebes  eingeführt  oder  bei- 

behalten worden.  Das  Innungswesen,  das  im 
Mittelalter  im  Handel  durch  die  Kaufmanns- 

gilden und  die  Krämerinnungen  vertreten 
war,  hat  gegenwärtig  in  diesem  Gewerbe  — 
anders  als  in  manchen  Zweigen  des  Hand- 

werks —  allen  Boden  verloren,  obwohl  noch 
die  preußische  GewO.  v.  17./I.  1845  be- 

stimmte (Art.  94),  daß,  soweit  der  Erwerb 
der  kaufmännischen  Rechte  (der  aber  für 
den  Gewerbebetrieb  an  sich  nicht  erforder- 

lich war)  nach  den  bestehenden  Vorschriften 
durch  den  Beitritt  zu  einer  kaufmännischen 
Korporation  bedingt  sei,  es  dabei  sein  Be- 

wenden haben  solle.  Erst  das  preußische 
Einführungsgesetz  von  1861  zum  Handels- 

gesetzbuch hat  diejenigen  Vorschriften  der 
Statuten  der  kaufmännischen  Korpora- 

tionen in  Berlin,  Stettin,  Magdeburg,  Tilsit, 
Königsberg,  Danzig,  Memel  und  Elbing, 
welche  jene  Bedingung  in  betreff  der  kauf- 

männischen Rechte  aufstellten,  aufgehoben 
und  zugleich  alle  privatrechtlichen  Vor- 

schriften der  Statuten  dieser  Körperschaften 
außer  Kraft  gesetzt. 

Im  allgemeinen  ist  nach  der  Gewerbe- 
ordnung zwischen  dem  stehenden  Handel 

und  dem  Handel  im  Umherziehen  zu  unter- 
scheiden. Der  letztere  bildet  einen  Zweig 

des  Wandergewerbes  (s.  d.  Art.)  und  ist, 
teils  aus  berechtigten  polizeilichen  Gründen, 
teils  aber  auch  aus  anfechtbaren  lokal- 
protektionistischen  Rücksichten  auf  die  an- 

sässigen Gewerbetreibenden,  weitgehenden 
gewerberechtlichen  Beschränkungen  unter- 

worfen (s.  d.  Art.  „Gewerbegesetzgebung"), 
während  überdies  den  Wanderlagern  und 
Wanderauktionen  in  den  Einzelstaaten  durch 
besondere  prohibitive  Steuern  die  Existenz 
fast  völlig  unmöglich  gemacht  ist.  Was 
den  stehenden  Handelsbetrieb  betrifft,  so 
erfährt  derselbe  durch  die  Gewerbeord- 

nung hauptsächlich  in  denjenigen  Zweigen 
und  Geschäftstätigkeiten  Beschränkungen, 
die  sich  dem  Wandergewerbe  nähern.  Es  ist 
dies  einerseits  der  Gewerbebetrieb  außerhalb 
des  Ortes  der  Niederlassung,  sei  es  durch 
den  Geschäftsinhaber  selbst  oder  durch  dazu 
bestellte  Handlungsreisende,  und  andererseits 
der  namentlich  in  größeren  Städten  beste- 

hende ambulante  Handel  oder  lokale  Hausier- 
handel, der  von  ortsangesessenen  Personen 

betrieben  wird  (s.  d.  Art.  „Gewerbegesetz- 
gebung"). Schon  durch  die  Gewerbeord- 

nungsnovelle v.  l./VII.  1883  ist  nicht 
nur  dieser  letztere  Gewerbebetrieb,  sondern 
auch  das  Reisegeschäft  \on  stehenden 
Gewerbebetrieben  aus  in  wesentlichen  Punk- 

ten auf  gleiche  Linie  mit  dem  gewöhn- 
lichen Hausierhandel  gestellt  worden.  Die 

lokalprotektionistischen  Forderungen  der 
kleineren  ansässigen  Gewerbetreibenden 
waren  aber  damit  freilich  noch  bei  weitem 
nicht  erfüllt.  Besonders  dringend  wurde  der 
Wunsch  laut,  daß  es  den  Handelsreisenden 
verboten  werden  möge,  unmittelbar  bei 
Privatkunden,  also  bei  solchen  Personen, 
die  die  angebotenen  Waren  nicht  gewerblich 
verwenden,  Bestellungen  aufzusuchen,  oder 

6* 



84 Handelspolitik 

daß  wenigstens  von  solchen  Reisenden  in 
jeder  Gemeinde  eine  besondere  Steuer,  also 
ein  lokaler  Schutzzoll  erhoben  werde.  Ein 

Antrag  auf  jenes  Verbot  für  Inhaber  stehen- 
der Gewerbebetriebe  wurde  indes  bei  der 

Beratung  der  Novelle  von  1883  abgelehnt. 
Zugestanden  wurde  es  nur  in  betreff  der 
Bestellungen  auf  Branntwein  und  Spiritus 
im  Wandergewerbebetrieb,  und  von  einer 
besonderen  Erlaubnis  kann  dieses  Aufsuchen 
von  Privatbestellungen  abhängig  gemacht 
werden  in  dem  ambulanten  Lokalgewerbe- 

betriebe. Das  G.  v.  6./VIII.  1896  aber 
brachte  den  Lokalschutzbestrebungen  einen 
weitgehenden  Erfolg,  indem  den  Handels- 

reisenden als  solchen,  soweit  nicht  der  Bun- 
desrat Ausnahmen  zuläßt,  das  Aufsuchen  von 

Privatbestellungen  ohne  vorgängige  aus- 
drückliche Aufforderung  verboten  wurde. 

Das  „Detailreisen"  ist  also  jetzt  nur  auf 
Grund  eines  Wandergewerbescheines  zu- 

lässig. Eine  Ausnahme  wird  im  Gesetz  selbst 
betreffs  der  Druckschriften  und  Bildwerke 

gemacht,  für  die  im  übrigen  die  Bestim- 
mungen über  den  Hausierhandel  mit  solchen 

Gegenständen  gelten.  Ausgeschlossen  wurde 
durch  dieses  Gesetz  vom  Gewerbebetriebe 

im  Umherziehen  auch  das  Abzahlungs- 
geschäft (s.  d.  Art.  oben  I.  B.  S.  22  ff.), 

das  schon  durch  G.  v.  16./V.  1894  Ein- 
schränkungen   unterworfen  war. 

In  der  neuesten  Zeit  haben  die  Klein- 
händler, die  ihrerseits  zur  Zurückdrängung 

des  Handwerks  wesentlich  mit  beigetragen 
haben,  einen  lebhaften  Kampf  gegen  den 
Großbetrieb  des  Detailhandels  begonnen, 
wie  er  sich  in  den  großen  Spezialgeschäften, 
den  Konsumvereinen  und  in  den  mehrere 

Geschäftszweige  vereinigenden  Warenhäu- 
sern entwickelt  hat.  Sie  verlangen  eine 

womöglich  prohibitive  Besteuerung  des  Um- 
satzes dieser  Betriebe  und  haben  zuerst  in 

Bayern,  Sachsen,  Württemberg,  dann  auch 
in  Preußen  -  durch  G.  v.  18./VI.  1900  - 
und  in  einer  Reihe  kleinerer  Staaten  erheb- 

liche Erfolge  erzielt,  (s.  d.  Art.  „Waren- 
häuser"). Den  erwarteten  Erfolg  zugunsten 

der  weniger  leistungsfähigen  Kleinbetriebe 
werden  solche  Steuermaßregeln  nicht  haben, 
möglicherweise  aber  volkswirtschaftlichen 
Schaden  stiften,  weil  sie  mit  der  Entwicklung 
in  Widerspruch  stehen,  die  unsere  Kultur 
mit  Hilfe  der  modernen  Produktions-  und 
Verkehrsmittel  nun  einmal  genommen  hat. 
Eine  Reihe  anderer  teils  in  der  Gewerbe- 

ordnung, teils  in  besonderen  Gesetzen  ent- 
haltenen Bestimmungen  über  den  Handel 

mit  gewissen  Waien  haben  einen  wesentlich 
polizeilichen  Charakter,  doch  treten  in  der 
neuesten  Zeit  auch  hier  stellenweise  protek- 
tionistische  Tendenzen  auf.  Der  Kleinhandel 
mit  Branntwein  steht  unter  den  Bestim- 

mungen über  das   Schankgewerbe    (s.   Art. 

,, Alkoholismus",  IV,  3,  „Regelung  des 
Schankgewerbes",  I.  Bd.,  S.  235 ff.).  Der 
Handel  mit  Giften  kann  durch  Landes- 

gesetz von  einer  besonderen  Genehmigung 
abhängig  gemacht  werden.  Ueber  den 
Handel  mit  Arzneien  bestehen  besondere  Vor- 

schriften, insbesondere  nach  der  kaiserlichen  V. 
v.  22./X.  1901.  Der  Betrieb  des  Trödelhandels 
kann  nach  §  35  der  GO.  unzuverlässigen 
Personen  untersagt  und  nach  §  37  beson- 

deren polizeilichen  Kontrollen  unterstellt 
werden.  Das  Gewerbe  der  Rückkaufshändler 
wird  wie  das  der  Pfandleiher  (s.  d.  Art. 

„Pfandleih-  und  Rückkaufsgeschäfte") 
behandelt.  Der  Handel  mit  Dynamit  und 
anderen  Sprengstoffen  (zu  denen  Schieß- 

pulver nicht  gehört)  kann  ebenfalls  nach 
§  35  unzuverlässigen  Personen  untersagt 
werden  und  unterliegt  außerdem  den  Be- 

stimmungen des  G.  v.  9./VI.  1884.  Ferner 
ist  nach  §  35  der  GO.  unter  den  gesetz- 

lichen Voraussetzungen  zu  untersagen  der 
Handel  mit  Losen  oder  mit  Bezugs-  und  An- 

teilscheinen auf  solche  Lose,  der  gewerbs- 
mäßige Betrieb  des  Viehhandels  und  des 

Handels  mit  ländlichen  Grundstücken,  der 

Handel  mit  Droguen  und  chemischen  Prä- 
paraten, wenn  die  Handhabung  des  Ge- werbebetriebes Leben  und  Gesundheit  von 

Menschen  gefährdet.  Der  Kleinhandel  mit 
Bier  kann  untersagt  werden,  wenn  der  Ge- 

werbetreibende wiederholt  wegen  Zuwider- 
handlungen gegen  die  Vorschriften  der  GO. 

bestraft  ist.  —  Ueber  den  Handel  mit  Geheim- 

mitteln s.  d.  Art.  „Geheimmittelwesen".  Leicht entzündliches  Petroleum  darf  nach  der  V. 

v.  24./II.  1882  nur  mit  gewissen  Vorsichts- 
maßregeln feilgehalten  werden.  —  Die  sog. 

Kunstbutter  mußte  schon  nach  dem  G.  v. 
12./VI.  1887  nicht  nur  ausdrücklich  als 

„Margarine"  bezeichnet  werden,  sondern 
sie  darf  überhaupt  nicht  verkauft  werden, 
wenn  sie  durch  einen  erheblichen  Zusatz 
von  Naturbutter  verbessert  ist;  eine  nicht 

mehr  polizeiliche,  sondern  agrarprotektio- 
nistische  Bestimmung.  Das  G.  v.  15./VI. 
1897  enthält  noch  weitergehende  Vor- 

schriften zur  Erschwerung  des  Absatzes  von 
Margarine,  Margarinekäse  und  Kunstspeise- 
fett.  Der  Verkehr  in  Gold-  und  Silberwaren 
erfährt  durch  das  G.  v.  16./VII.  1884  nur 
wenig  erhebliche  Beschränkungen,  während  in 
den  Ländern  mit  obligatorischer  Regelung  des 
Feingehalts  der  verarbeiteten  Edelmetalle 
solche  Waren  ohne  den  gesetzlichen  Stempel 
nicht  in  den  Verkehr  gebracht  werden  dürfen. 
Nach  dem  RG.  v.  19./V.  1891  dürfen  Hand- 

feuerwaffen jeder  Art  nur  dann  feilgehalten 
und  verkauft  werden,  wenn  sie  nach  den 
Vorschriften  dieses  Gesetzes  amtlich  geprüft 
und  gezeichnet  worden  sind.  —  Ausländische 
Inhaberpapiere  mit  Prämien  dürfen  nach 
dem  G.  v.  8./VI.  1871  nicht  weiter  gegeben 
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und  nicht  zum  Gegenstande  des  Börsen- 

verkehrs gemacht  werden,  wenn  sie  nicht  vor 
dem  30./IV.  1871  ausgegeben  sind  und  nicht 
den  gesetzlichen  Stempel  tragen.  —  Nach 
dem  preußischen  G.  v.  29./VII.  1885  wird 
der  Verkauf  von  Losen  auswärtiger  Lotterien 
mit  Geldstrafe  bis  zu  1500  M.  bestraft.  — 
Das  Papier,  aus  welchem  die  Reichskassen- 

scheine hergestellt  werden,  ist  nach  dem  G. 
v.  26./V.  1885  ebenfalls  vom  freien  Verkehr 
ausgeschlossen.  Auch  die  Gesetze  über  die 
Rinderpest,  die  Viehseuchen,  die  Reblaus, 
die  Schonzeit  des  Wildes  und  der  Fische, 
über  das  Patentwesen  (s.  die  betr.  Artt.)  ent- 

halten für  gewisse  Gegenstände  —  abgesehen 
von  den  verbotenen  gefälschten  oder  gesund- 

heitsschädlichen Waren  —  Verkehrs-  und 
somit  auch  im  eigentlichen  Sinne  Handels- 

beschränkungen. —  Das  Gesetz  über  den 
unlauteren  Wettbewerb  (s.  d.  Art.)  v.  27./V. 
1896,  jetzt  durch  ein  neues  G.  v.  1909  er- 

setzt, richtet  sich  zu  einem  großen  Teil 
gegen  Mißbräuche  im  eigentlichen  Handels- 

gewerbe. —  Endlich  kommen  solche  Be- 
schränkungen auch  aus  steuerpolizeilichen 

Gründen  vor.  So  bestimmt  das  Börsen- 
steuergesetz,  daß  die  den  Reichsstempel- 

abgaben unterworfenen  Wertpapiere  un- 
gestempelt nicht  veräußert  oder  zu  irgend- einem anderen  Geschäft  unter  Lebenden 

verwendet  werden  dürfen.  Eine  vollständige 
Aufhebung  des  privaten  Handels  besteht 
bei  denjenigen  Gegenständen,  die,  wie  in 
so  vielen  Ländern  der  Tabak,  einem  staat- 

lichen Monopol  unterworfen  wird. 
Zu  einer  gewissen  systematischen  Voll- 

ständigkeit, die  übrigens  die  Anwendung 
durchaus  falscher  Mittel  nicht  aufschloß, 
finden  wir  in  der  früheren  Zeit  und  teilweise 
auch  noch  im  gegenwärtigen  Jahrhundert 
die  innere  Getreidehandelspolitik  ausge- 

bildet (s.  d.  Art.  „Getreidehandel").  Einige 
Reste  dieses  Systems  haben  sich  noch  erhalten, 
so  das  Verbot  der  Koalition  der  Warenbesitzer 
in  der  französischen  und  anderen  Gesetz- 

gebungen. Auch  das  deutsche  BörsenG.  v. 
22./VI.  1896  enthielt  eine  wichtige  Be- 

schränkung des  Getreidehandels  in  dem 
Verbot  des  Terminhandels  in  Getreide  und 
Mühlenfabrikaten  und  auch  das  BörsenG. 
v.  8./V.  1908  hat  dieses  Verbot  nicht  voll- 

ständig aufgehoben,  sondern  nur  Lieferungs- 
geschäfte in  den  genannten  Produkten  unter 

besonderen  Bedingungen  gestattet.  Ueber- 
haupt  stellt  dieses  Gesetz  den  am  tiefsten 
gehenden  Eingriff  dar,  der  in  der  inneren 
Handelspolitik  in  der  neueren  Zeit  vorge- 

kommen ist  (s.  d.  Art.  „Börsenwesen"). Die  Börse  ist  ohne  Zweifel  die  äußerlich 
am  meisten  hervortretende  Organisation 
des  Handels,  und  da  sie  in  den  Ländern 
des  europäischen  Kontinents  einen  öffent- 

lichrechtlichen   Charakter    hat,    so    scheint 

sie  auf  den  ersten  Blick  dem  Staate 
die  wirksamste  Handhabe  zu  einem  Ein- 

greifen in  den  inneren  großen  Waren-  und 
Geldverkehr  zu  bieten.  Die  selbständige 
Wirkungsfähigkeit  der  Börse  wird  indes  von 
ihren  Gegnern  weit  überschätzt.  Sie  ist  ja 
nicht  eine  einheitlich  handelnde  Körper- 

schaft, sondern  nichts  weiter  als  eine  freie 
Zusammenkunft  von  Käufern  und  Ver- 

käufern mit  den  verschiedensten  entgegen- 
gesetzten Interessen.  Die  wirkliche  Bedeu- 

tung einer  Börse  liegt  nur  in  dem  wirklichen 
Geld-,  Waren-  und  Effektenbesitz  der  an  ihr 
verkehrenden  Personen,  nicht  in  dem  Ge- 

schrei der  mitlaufenden  besitzlosen  Speku- 
lanten. Im  großen  und  ganzen  bringt  sie 

die  wirklichen,  im  Großverkehr  oder  auf 
dem  Weltmarkt  bestehenden  Verhältnisse 
von  Angebot  und  Nachfrage  zum  Ausdruck, 
und  eine  Beschränkung  ihrer  Bewegungs- 

freiheit, die  selbstverständlich  betrügerische 
Manipulationen  nicht  mit  einschließt,  läuft 
schließlich  immer  auf  Erschwerung  des  Ab- 

satzes der  Handelsobjekte  hinaus.  —  Die 
Märkte  und  Messen  (s.  d.  Art.)  hatten  früher 
als  öffentliche  Einrichtungen  zur  Förderung 
des  Handels  und  Verkehrs  eine  große  Be- 

deutung, die  in  der  neueren  Zeit  infolge  der 
Umgestaltung  der  Handelsorganisation  im- 

mer mehr  zurückgetreten  ist.  Deren  Zer- 
störung durch  den  Krieg  und  seine  Folgen 

hat  aber  dem  Meßverkehr  einen  neuen  Auf- 
schwung gegeben. 

3.  Die  innere  Handelspolitik  unter  dem 
Einfluß  der  Kriegswirtschaft.  War  in  nor- 

malen Zeiten  die  innere  Handelspolitik  auf 
dem  Grundsatz  der  Handelsfreiheit  aufge- 

baut, von  der  nur  in  bestimmten  besonderen 
Fällen  abgewichen  wird,  so  mußte  sich  das 
notwendig  durch  den  Ausbruch  des  Welt- 

krieges ändern.  Schon  die  wachsende  Ab- 
sperrung Deutschlands  vom  Weltmarkt  und 

der  sich  daran  anknüpfende  Wirtschaftskrieg 
(s.  unten  sub  5),  ebenso  wie  die  Notwendigkeit, 
alle  Hilfsquellen  zusammenzufassen  für  die 
Kriegsführung,  wie  für  die  Versorgung  und 
Erhaltung  der  Zivilbevölkerung,  machten 
es  unmöglich  den  auf  das  private  Gewinn- 

streben eingestellten  Handel  frei  gewähren 
zu  lassen.  Wie  der  Staat  der  größte  Auf- 

traggeber und  Käufer  wurde,  trat  er  auch 
sonst  mehr  und  mehr  an  die  Stelle  der  pri- 

vaten, von  der  freien  Preisbildung  be- 
herrschten Initiative  als  Leiter  des  gesamten 

Wirtschaftslebens. 

Die  gesetzliche  Grundlage  war  für 
Deutschland  das  G.  v.  4./VIII.  1914,  welches 
in  §3  den  Bundesrat  ermächtigte,  während  der 
Zeit  des  Krieges  diejenigen  gesetzlichen 
Maßregeln  anzuordnen,  welche  sich  zur 
Abhilfe  wirtschaftlicher  Schädigungen  als 
notwendig  erweisen.  Es  ist  nicht  möglich, 
an  dieser  Stelle  alle  Verordnungen  und  Maß- 
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regeln  aufzuzählen,  welche  erst  zögernd, 
allmählich,  namentlich  seit  1916,  immer 
tiefer  einschneidend  gerade  den  Handel 
indirekt  und  direkt  einschränkten  und  zum 
Teil  völlig  ausschalteten.  Das  betraf  vor 
allem  zunächst  das  Brot,  dann  die  wich- 

tigeren Lebensmittel  und  Rohstoffe,  schließ- 
lich viele  daraus  hergestellten  Fabrikate. 

Zunächst  suchte  man  die  Preise  zu  regu- 
lieren durch  Höchstpreise,  „angemessene 

Preise",  „Richtpreise",  was  dann  ergänzt 
wurde  durch  Einrichtung  von  Preisprüfungs- 

stellen und  eine  Erweiterung  des  Begriffes 
vom  strafbaren  Wucher  durch  übermäßigen 
Gewinn  bis  zur  Erfindung  eines  neuen  De- 

likts, des  „Kettenhandels".  Die  Unmöglich- keit einer  wirklichen  Kontrolle  der  Preise 
auf  diesem  Wege  führte  zur  Beschlagnahme 
der  produzierten  Waren  und  Vorräte  und  zu 
ihrer  Verteilung  durch  halbstaatliche  Kriegs- 

gesellschaften und  durch  die  Behörden,  zur 
Regelung  des  Verbrauchs  und  der  Trans- 

porte. Die  Notwendigkeit,  diese  Maßregeln 
einheitlich  durchzuführen,  war  unvereinbar 
mit  dem  privaten  Handel,  soweit  er  am 
Preise  gewinnen,  selbständig  den  Bedarf 
decken  will.  Die  normalen  volkswirtschaft- 

lichen Funktionen  des  Handels:  der  Preis- 
bildung, der  örtlichen  und  zeitlichen  Ver- 
teilung, der  Lagerhaltung,  wurden  von 

öffentlichen  Organisationen  übernommen. 
Soweit  diese  sich  des  Händlers  bedienten, 
wurde  er  zum  Einkaufskommissionär  und 

zum  Organ  der  Unterverteilung  nach  Vor- 
schrift. Das  Anreizen  des  Verbrauchs  wurde 

möglichst  gehemmt  (Verbot  von  Ausver- 
käufen, der  Reklame).  In  großem  Umfange 

wurde  der  Handel  durch  den  direkten  Ver- 
kehr der  öffentlichen  Organe  mit  den  Pro- 

duzenten ganz  überflüssig.  Der  Börsen- 
handel hörte  auf.  Der  Einkauf  im  Auslande 

wurde  für  die  wichtigsten  Waren  einheit- 
lich zusammengefaßt  (Zentraleinkaufsgesell- 

schaft), die  sonstige  Einfuhr,  wie  die  Ausfuhr 
von  amtlicher  Genehmigung  abhängig.  Der 
freie  Verkehr  im  Innern  des  Reichsgebiets 
wurde  durch  die  Kontrolle  der  Transporte, 
durch  Sperrmaßregeln  der  einzelnen  Staaten, 
ja  kleinerer  Verwaltungsbezirke,  unter- 

bunden. Daneben  schoß  ein  wildes  Händler- 
tum  auf,  das  von  der  Umgehung  der  staat- 

lichen Anordnungen  lebte,  und  ein  unge- 
ordneter Naturaltausch  zwischen  Stadt  und 

Land  suchte  bei  dem  allgemeinen  Mangel 
sich  selbst  zu  helfen. 

Diese  Entwicklung  war  nicht  auf  die  vom 
Weltmarkt  abgeschnittenen  Mittelmächte  be- 

schränkt. Sie  hat  sich,  wenn  auch  in  etwas 
schwächerem  Maße,  auch  bei  den  anderen 
Kriegführenden,  ja  selbst  bei  den  nächst- 

gelegenen Neutralen  gezeigt.  Sie  konnte 
auch  nicht  sofort  mit  dem  Kriegsende  auf- 

hören,  da  die   Nachwirkungen   des    Kriegs 

zunächst  zu  stark  waren.  Doch  ist  allmäh- 
lich seit  1919  die  kriegswirtschaftliche  Ein- 

schränkung des  inneren  Handels  abgebaut 
und  ihre  Reste  müssen  in  absehbarer  Zeit 
verschwinden.  Anders  liegt  es  mit  der 
äußeren  Handelspolitik. 

4.  Aeußere  Handelspolitik  in  aktiv- 
offensiver und  in  defensiver  Form.  Die 

Einzelheiten  der  äußeren  Handelspolitik 
werden  in  einer  Reihe  von  besonderen  Ar- 

tikeln besprochen,  auf  die  wir  hier  verweisen 
(s.  d.  Artt.  „Ausfuhrzölle  und  Ausfuhrver- 

bote", „Ausfuhrprämien  und  Ausfuhrver- 
gütungen", „Differentialzölle",  „Durchfuhr- 

zölle", „Dumping",  „Einfuhrprämien",  „Ein- 
verbote",  „Einfuhrzölle",  „Handelsver- 

träge", „Schutzsystem").  An  dieser  Stelle 
haben  wir  nur  die  allgemeinen  Grund- 

sätze und  Ziele  zu  erörtern,  die  für 

die  auswärtige  Handelspolitik  der  Kultur- 
staaten bestimmend  gewesen  oder  als 

volkswirtschaftlich  berechtigt  anzuerkennen 
sind.  Wie  schon  oben  bemerkt,  geht 
diese  Politik  über  das  Gebiet  des  Han- 

dels im  engeren  Sinne  hinaus  und  hat  als 
Zweck  überhaupt  die  Förderung  und  Geltend- 

machung der  wirtschaftlichen  Interessen  der 
Staatsangehörigen  im  Verkehr  mit  dem 
Auslande.  Die  Mittel,  die  seit  den  ältesten 
geschichtlichen  Zeiten  bis  zur  Gegenwart 
von  den  Staaten  zu  diesem  Zwecke  ange- 

wandt worden  sind,  kann  man  in  herr- 
schaftspolitische und  in  eigentliche  verkehrs- 

politische einteilen.  Streben  nach  wirt- 
schaftlichen Vorteilen,  sei  es  von  seiten  einer 

herrschenden  Minderheit  oder  der  ganzen 
Volksmasse,  ist  von  jeher  für  die  ganze  aus- 

wärtige Politik  der  Staaten  eine  der  wirk- 
samsten Triebkräfte  gewesen.  Die  ener- 

gischste Betätigung  der  auswärtigen  Politik, 
der  Krieg,  der  ursprünglich  von  dem  An- 

greifer meistens  nur  zum  Zweck  der  Er- 
langung von  Grundbesitz  oder  sonstiger 

Beute  unternommen  wurde,  gehört  als 
solcher  allerdings  nicht  in  die  Handels- 

politik, aber  gerade  in  der  höheren  Kultur- 
entwicklung sind  viele  Kriege  hauptsächlich 

durch  handelspolitische  Rücksichten  veran- 
laßt worden,  namentlich  um  einen  unbe- 

quemen Mitbewerber  zugrunde  zu  richten 
oder  durch  den  Friedensschluß  von  dem  Be- 

siegten besondere  Handelsvorteile  zu  er- 
langen. Ein  wichtiges  Machtmittel  der 

Handelspolitik  bildete  ferner  die  Anlegung 
von  Kolonien  (s.  d.  Art.),  die  häufig  auch 
durch  kriegerische  Unternehmungen  unter- 

stützt werden  mußte,  daher  auch  nicht  selten 

zur  Eroberung  ganzer  neuerschlossener  Län- 
der führte,  während  es  in  anderen  Fällen 

genügte,  einzelne  Niederlassungen  als  Mittel- 
punkt eines  friedlichen  Verkehrs  mit  den 

Völkerstämmen  der  Umgebung  anzulegen. 
Die   phönizischen   und   griechischen    Kolo- 
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nien  des  Altertums  waren  von  Stadtstaaten 
ausgegangen  und  standen  zu  diesen  nur  in 
einem  lockeren  Verhältnis,  was  jedoch  nicht 
hinderte,  daß  die  gemeinschaftliche  Abstam- 

mung dem  Verkehr  zwischen  Mutter-  und 
Tochterstadt  in  hohem  Grade  zugute  kam. 
Die  seit  dem  Zeitalter  der  Entdeckungen  ge- 

gründeten neueren  Kolonien  wurden  drei 
Jahrhunderte  lang  durch  ein  strenges  Ab- 

sperrungssystem möglichst  ausschließlich  im 
Interesse  des  Mutterlandes  ausgebeutet.  Aus- 

schließliche Handelsberechtigungen  oder 
wenigstens  Bevorzugungen  und  Begünsti- 

gungen waren  auch  die  Ziele,  welche  die 
ältere  Handelspolitik  in  erster  Reihe  durch 
ihre  Handelsverträge  zu  erreichen  suchte. 
Solche  Zugeständnisse  konnten  bei  schwachen 
oder  wirtschaftlich  passiven  Völkern  auch 
ohne  Kriegsführung  durch  den  moralischen 
Druck  einer  überlegenen  Handelsmacht 
durchgesetzt  werden,  und  selbst  Staaten 
ohne  große  Kriegs-  oder  Seemacht  waren 
oft  imstande,  durch  diplomatische  Geschick- 

lichkeit oder  auch  wohl  durch  Geld  großen 
Einfluß  in  weniger  entwickelten  Ländern 
zu  gewinnen  und  diesen  für  ihre  Handels- 

interessen zu  verwerten. 

Im  Vergleich  mit  dieser  auf  Macht,  Herr- 
schaft und  Einfluß  gestützten  Handels- 
politik, die  ihren  Gewinn  durch  aktives,  ja 

offensives  Vorgehen  gegen  das  Ausland  er- 
strebt, erscheint  die  Anwendung  der  ver- 

kehrspolitischen Hilfsmittel  zur  Förderung 
der  Volkswirtschaft  als  ein  friedliches,  de- 

fensives, im  Lande  selbst  ausgebautes  Schutz- 
system. Man  erschwert  oder  verbietet  die 

Einfuhr  gewisser  Waren  und  die  Ausfuhr 
gewisser  anderer.  Die  Uebelstände,  die  durch 
diese  Verkehrshindernisse  auch  wieder  für 
die  zu  schützenden  Interessen  selbst  erzeugt 
werden,  sucht  man  dann  durch  andere  Ein- 

richtungen und  Maßregeln,  wie  zollfreie 
Niederlagen,  Ausfuhrprämien  usw.  zu  mil- 

dern oder  auszugleichen.  Auch  die  nationale 

Handelsmarine  (s.  d.  Art.  „Seeschiffahrt") 
sucht  man  durch  mehr  oder  weniger  durch- 

greifende Abwehr  des  ausländischen  Mit- 
bewerbs  zu  begünstigen.  In  der  neuesten 
Zeit  ist  auch  die  Eisenbahntarifpolitik  (s. 
Art.  „Eisenbahnen")  namentlich  im  Staats- 

bahnsystem zu  einem  wichtigen  Faktor  des 
Schutzsystems  geworden,  indem  sie  z.  B. 
die  Möglichkeit  gewährt,  die  Wirkung  der 
Einfuhrzölle  des  Nachbarlandes  zu  neutrali- 

sieren, freilich  auf  Kosten  des  Staates,  aber 
zugunsten  der  Produzenten  der  Ausfuhr- 

waren, deren  Interessen  man  als  allgemein 
volkswirtschaftliche  auffaßt.  Am  ener- 

gischsten hat  wohl  Ungarn  von  diesem 
Mittel  Gebrauch  gemacht,  wo  nach  Nemenyi 
das  Staatsbahnsystem  mit  einer  die  Ausfuhr 
begünstigenden  Tarifpolitik  sich  als  eine 
Notwendigkeit  erwiesen  hat,   um  „im  An- 

gesicht des  europäischen  Protektionismus 
noch  das  Prinzip  der  Konkurrenz  aufrecht - 
zu  erhalten".  Eine  solche  Tarifpolitik  kann 
auch  zur  Begünstigung  eigener  Seehäfen 
dienen,  wie  das  zuerst  Belgien  systematisch 
durchgeführt  hat. 

Im  Altertum  war  das  auf  Zöllen  und  Ver- 
boten beruhende  Schutzsystem  noch  nicht 

ausgebildet.  Die  Handelspolitik  der  Phö- 
!  nizier,  der  Karthager,  der  Athener  beruhte 
i  auf  einem  aktiven,  mit  Kolonisation  oder 
|  Machtentfaltung  verbundenen  Auftreten  im 
I  Auslande.  Im  römischen  Weltreiche  wurde 
!  fast  der  gesamte  Verkehr  zwischen  den 
Kulturländern  zu  einem  Binnenhandel  und 
die  auswärtige  Handelspolitik  trat  daher  in 
den  Hintergrund.  Das  Verbot  der  Ausfuhr 
gewisser  Waren  zu  den  deutschen  Völker- 

schaften hatte  keine  eigentlich  wirtschafts- 
politische Bedeutung,  wohl  aber  kann  eine 

solche  dem  mehrfach  wiederholten  Verbote 
der  Ausfuhr  von  Edelmetall  zugeschrieben 
werden.  Im  Mittelalter  stützte  sich  die 
Handelspolitik  Pisas,  Genuas,  Venedigs  im 
Mittelmeer  und  namentlich  im  Orient  auf 

kriegerische  Macht  und  diplomatische  Ge- 
schicklichkeit, und  dasselbe  kann  man  von 

der  deutschen  Hanse  zur  Zeit  ihrer  Blüte 
sagen.  Schutzzölle  und  Einfuhrverbote 
waren  zwar  auch  den  mittelalterlichen 
Stadtrepubliken  nicht  fremd,  aber  solche 
Maßregeln  können  auf  einem  kleinen  Ge- 

biete zu  keiner  bedeutenden  Wirkung  ge- 
langen. Solche  Schutzpolitik  wurde  auch 

mehr  zugunsten  des  Kaufmanns  als  der 
Ware  betrieben.  Erst  in  den  Großstaaten, 
die  seit  dem  16.  Jahrh.  allmählich  ihre 

moderne  Gestaltung  mit  zunehmender  Kon- 
zentrierung und  innerer  Einheitlichkeit  er- 

hielten, konnte  das  Schutzsystem  zu  einem 
Faktor  von  größerer  wirtschaftlicher  Trag- 

weite werden,  indem  es  zugleich  mehr  und 
mehr  an  die  Stelle  des  älteren,  hauptsächlich 
auf  der  Zunftverfassung  beruhenden  lokalen 
Gewerbeschutzes  trat.  Die  offensive  und 
die  defensive  Handelspolitik  schlössen  sich 
aber  keineswegs  aus,  sie  steigerten  vielmehr 
im  17.  und  18.  Jahrh.  gewissermaßen  gegen- 

seitig ihre  Intensität,  wie  namentlich  die 
Geschichte  der  wirtschaftlich  bedeutendsten 
Großstaaten,  Englands  und  Frankreichs, 
zeigt,  während  allerdings  das  in  Europa  nur 
auf  ein  kleines  Gebiet  beschränkte  und  be- 

sonders auf  den  „Oekonomiehandel",  d.  h. 
den  Zwischenhandel  angewiesene  Holland 
neben  seiner  monopolistischen  Kolonial- 

politik und  seiner  handelspolitischen  Kriegs- 
führung auf  die  Ausbildung  eines  strengen 

Schutzsystems  verzichtete. 
Im  allgemeinen  entspricht  jene  aktive, 

offensive,  nach  Monopolen,  Privilegien  und 
Herrschaft  im  Auslande  strebende  Handels- 

politik vorzugsweise  dem  Standpunkte  und 
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den  Interessen  des  Kaufmanns,  die  den 
fremden  Mitbewerb  im  eigenen  Lande  ab- 

wehrende Schutzzollpolitik  aber  mehr  dem 
Standpunkte  und  den  Interessen  des  in- 

ländischen Produzenten.  Der  erstere  will 
vor  allem  ungehindert  auf  der  ganzen  Erde 
seine  Geschäfte  machen  können;  dabei  sind 
ihm  aber  Monopole  und  Privilegien  überall 
erwünscht,  wo  er  sie  erlangen  kann.  Im  In- 
lande  verlangt  er  wenigstens,  daß  ihm  die 
Einfuhr  fremder  Waren  zur  Konkurrenz  mit 
einheimischen  Erzeugnissen  nicht  erschwert 
werde.  Der  inländische  Produzent  aber 
wünscht  sich  vor  allen  Dingen  den  inneren 
Markt  vorzubehalten,  d.  h.  den  Preis  seiner 
Erzeugnisse  durch  Verbot  oder  hohe  Be- 

lastung der  fremden  Konkurrenzwaren  mög- 
lichst gesteigert  zu  sehen.  Auf  die  Ausfuhr 

seiner  Waren  legt  er  zunächst  weniger  Wert; 
wenn  es  ihm  zweckmäßig  erscheint,  kann 
er  sich  Absatz  im  Auslande  gewissermaßen 
erzwingen,  indem  er  unter  dem  auf  dem 
geschützten  inneren  Markte  geltenden  Preise 
verkauft.  Erst  wenn  der  betreffende  In- 

dustriezweig eine  weit  über  den  einhei- 
mischen Bedarf  hinausgehende  Produktions- 

kraft gewonnen  hat,  erhält  die  Ausfuhr  für 
ihn  eine  hervorragende  Bedeutung.  Dann 
aber  werden  seine  Vertreter  vielleicht  zu  der 

Einsicht  gelangen,  daß  sie  die  fremde  Kon- 
kurrenz im  Inlande  nicht  mehr  zu  fürchten 

haben  und  daß  sie  von  den  ausländischen 
Schutzzöllen  mehr  Nachteil  als  von  den  in- 

ländischen Vorteil  haben.  Sie  werden  daher 
jetzt  geneigt  sein,  auf  das  Schutzsystem  zu 
verzichten,  wenn  sie  dadurch  für  ihre  Ausfuhr 
in  andere  Länder  Zollerleichterungen  er- 

langen können.  Ebenso  gern  übrigens  wie  die 
Kaufleute  sehen  es  auch  die  exportierenden 
Gewerbetreibenden,  wenn  ihnen  solche  Zu- 

geständnisse ohne  Gegenleistungen  durch 
den  Machteinfluß  ihres  Landes  bei  schwä- 

cheren Staaten  verschafft  werden.  England 
liefert  das  typische  Beispiel  für  diese  Ent- 

wicklung der  Handelspolitik.  Von  der 
zweiten  Hälfte  des  17.  bis  zu  den  zwanziger 
Jahren  des  19.  Jahrh.  herrschte  dort  eine 

wesentlich  durch  die  Handelsinteressen  ge- 
leitete kriegerische  Kolonial-  und  Macht- 

politik in  Verbindung  mit  einem  rücksichts- 
losen Schutzsystem,  das  neben  den  Inter- 

essen der  Industrie  und  Schiffahrt  auch  die 
der  Grundbesitzer  mit  umfaßte.  Dann  folgte 
Bekehrung  der  Industrie  zum  Freihandel,  der 
im  Interesse  der  Verbilligung  der  industriellen 
Produktion  schließlich  auch  dem  Grund- 

besitze für  die  landwirtschaftlichen  Erzeug- 
nisse aufgenötigt  wurde. 

Aber  auch  nach  der  vollständig  frei- 
händlerischen Umgestaltung  des  Zolltarifs 

behielt  die  englische  Handelspolitik  nach 
außen  ihren  aktiven  Charakter  noch  bei. 
Zur    Sicherung   seiner    Stellung   in   Indien, 

deren  Wert  wesentlich  in  Handelsvorteilen 
besteht,  scheute  England  auch  in  der  Zeit 
seiner  ausgeprägtesten  Friedenstendenz 
kriegerische  Unternehmungen  nicht,  wie  es 
vom  Krimkriege  bis  zur  Besetzung  Aegyp- 
tens  wiederholt  bewiesen  hat.  China  und 
Japan  haben  ebenfalls  noch  nach  dem  Siege 
der  Manchesterpartei  die  offensive  englische 
Handelspolitik  empfinden  müssen.  In  der 
neuesten  Zeit  vollends  hat  England  teils 
infolge  des  Durchdringens  der  imperia- 

listischen Politik,  teils  unter  dem  Einfluß 
bestimmter  materieller  Interessen  wieder 

offen  die  Bahn  der  Eroberungen  einge- 
schlagen und  zwar  in  Südafrika  gegen  eine 

Bevölkerung  von  europäischer  Abkunft. 
Auch  die  Vereinigten  Staaten  sind  von  ihren 
früheren  Prinzipien  abgewichen  und  zu  einer 
Expansionspolitik  übergegangen.  Seit  um 
die  Mitte  der  siebziger  Jahre  die  Richtung 
zu  einer  freieren  Handelspolitik  von  einer 
immer  größeren  Zahl  von  Staaten  verlassen 
und  eine  aktive  Förderung  der  Außenhandels- 

interessen allgemein  als  Aufgabe  des  Staates 
angesehen  wurde,  nahm  der  Wettbewerb 
der  industriell  entwickelten  Völker  eine 
wachsend  verschärfte  Form  an,  wie  sich  in 
der  Entwicklung  der  Kolonial-  und  Flotten- 

politik, zuerst  in  Frankreich  und  England 
seit  etwa  1880  ebenso  zeigte,  wie  in  der  zu- 

nehmenden Erhöhung  der  Schutzzollmauern. 
Aber  trotzdem  wuchsen  seit  der  Mitte  der 
neunziger  Jahre  die  Warenumsätze  zwischen 
den  Völkern  immer  stärker  an  und  die 
Macht  der  wirtschaftlichen  Tatsachen  führte 
zu  einer  immer  stärkeren  Verknüpfung  der 
Handels-  und  Kapitalsinteressen  der  Kultur- 

völker. Um  so  verheerender  wirkte  es,  als 

die  Spannung  der  nationalen  und  wirtschaft- 
lichen Gegensätze  1914  zu  der  furchtbaren 

Entladung  des  Weltkrieges  führte,  der  nicht 
bloß  als  militärischer,  sondern  ebensosehr 
als  Handels-  und  Wirtschaftskrieg  geführt 
worden  ist,  was  auch  weiterhin  der  äußeren 
Handelspolitik  einen  neuen  Charakter  geben 
wird. 

5.  Der  Handels-  und  Wirtschaftskrieg. 
Jeder  Krieg  stört  unmittelbar  die  inter- 

nationalen Handelsbeziehungen,  schon  durch 
das  Verbot  der  Ausfuhr  für  die  Kriegführung 
wichtiger  Gegenstände,  das  Bestreben  deren 
Einfuhr  durch  Blockade  zu  verhindern, 
die  Hemmungen  des  Personen-,  Geld-  und 
Nachrichtenverkehrs,  wogegen  die  Neutralen 
sich  ihrerseits  zu  schützen  suchen.  Damit 
wird  die  Innenwirtschaft  wichtiger,  wenn 
auch  der  Kriegsbedarf  für  gewisse  Waren 
neue  und  verstärkte  Nachfrage  schafft.  Aber 
weit  darüber  hinaus  geht  es,  wenn  der  Krieg 
nicht  bloß  mit  militärischen  Mitteln  gegen 
die  feindlichen  Streitkräfte,  sondern  auch 

mit  denen  rücksichtsloser  aggressiver  Han- 
delspolitik gegen  die  ganze  wirtschaftliche 
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Existenz  des  feindlichen  Volkes  geführt  wird, 
mit  dem  Ziel  nicht  bloß  dessen  kriegerische 
Widerstandskraft  zu  brechen,  sondern  auch 
für  die  Zukunft  seine  wirtschaftliche  Kon- 

kurrenz zu  schwächen  und  sich  seiner  wirt- 
schaftlichen Kraftquellen  zu  bemächtigen. 

Dabei  übersieht  dann  freilich  die  Leiden- 
schaft des  Augenblicks,  daß  dadurch  wegen 

der  internationalen  Verschlingung  aller  wirt- 
schaftlichen Interessen  auch  die  eigene  Volks- 

wirtschaft geschädigt  wird.  Solche  Wirt- 
schaftskriege sind  früheren  Zeiten  nicht  un- 

bekannt gewesen;  der  Wirtschaftskrieg  Eng- 
lands und  Frankreichs,  der  in  der  Konti- 

nentalsperre (1805—1813)  gipfelte,  schien  das 
letzte  Beispiel  dafür  zu  sein,  allenfalls  auch 
die  Art,  wie  der  Sezessionskrieg  im  Süden  der 
Vereinigten  Staaten  von  Amerika  (1861—65) 
geführt  wurde.  Nach  Ausbruch  des  Welt- 

krieges nahm  er  alsbald  den  Charakter  eines 
Wirtschaftskrieges  an,  der  mit  größerer 
Schärfe  und  systematischer  durchgeführt  ist, 
als  je  vorher  und,  wenigstens  von  englischer 
Seite  und  soweit  der  Seekrieg  in  Betracht 
kommt,  den  militärischen  Krieg  nur  zum 
Hilfsmittel  des  Wirtschaftskriegs  machte, 
der  einschneidender  wirkte  als  je  vorher. 
je  mehr  die  großen  Industrievölker,  wie  das 
deutsche,  auf  den  internationalen  Verkehr 
angewiesen  waren.  Die  englische  Politik 
stellte  sich  von  vornherein  auf  den  Stand- 

punkt, daß  der  Krieg  nicht  bloß  gegen  die 
feindlichen  Streitkräfte,  sondern  gegen  das 
ganze  feindliche  Volk  zu  führen  sei.  Diesem 
Beispiel  folgten  die1  anderen  kriegführenden 
Staaten,  anfänglich  zögernd,  dann  auch  sie 
immer  rücksichtsloser.  Das  eigenartigste 
dieses  englischen  Wirtschaftskriegs  war,  daß 
er  auch  die  neutralen  Staaten  seinen  Zwecken 
dienstbar  machte,  um  den  Ring  um  die 
Mittelmächte  möglichst  vollständig  zu 
schließen. 

Der  englische  Wirtschaftskrieg  begann 
sofort  mit  dem  Verbot  des  Handels  mit  dem 
Feind  (5./VIII.  1914),  wobei  für  den  Begriff 
des  „Feinds"  zuerst  der  Wohnsitz  im  feind- 

lichen Land,  bald  aber  auch  die  feindliche 
Staatsangehörigkeit  ohne  Rücksicht  auf  den 
Wohnsitz  galt,  schließlich  (26./II.  1916)  auch 
der  Handel  mit  allen  Firmen  verboten  wurde, 
die  mit  dem  Feind  in  Verbindung  stehen. 
Die  Aechtung  des  Verkehrs  mit  dem  Feind 
wurde  durchgesetzt  durch  Aufstellung  von 
Listen:  schwarzen  mit  unbedingtem  Verbot 
(23./XII.  1915),  grauen  (Verkehr  mit  be- 

sonderer Erlaubnis),  weißen  (Verkehr  emp- 
fohlen). Waren  dadurch  die  neutralen  Ge- 

schäftsleute geknebelt,  so  wrurden  die  an  die Mittelmächte  anstoßenden  neutralen  Staaten 

durch  Sperrung  der  für  sie  notwendigen  Zu- 
fuhren zur  Einschränkung  ihres  Handels  ge- 

zwungen, was  sich  bis  zur  Ueberwachung 
ihres  ganzen  Außenverkehrs  steigerte  (So- 

ci6te  Suisse  de  Surveillance,  Nederl.  Overzee 
Trust).  So  sollte  eine  völlige  Absperrung 
des  Handels  mit  dem  Feinde  herbeigeführt 
werden,  gleichzeitig  durch  die  Steigerung 
der  Preise  und  die  Verschlechterung  der 
Wechselkurse  seine  Finanz-  und  Zahlungs- 

kraft geschwächt  werden.  Dieser  Absper- 
rungspolitik diente  die  möglichste  Unter- 

bindung des  Nachrichten-  und  Personen- 
verkehrs (sofortiges  Abschneiden  der  Kabel) 

und  die  Beherrschung  alles  Seeverkehrs 
durch  eine  immer  weitergehende  Ausdehnung 
der  Begriffe  der  Blockade  und  des  Prisen- 

rechts, der  Kriegskonterbande,  der  fort- 
gesetzten Reise,  sowie  durch  tatsächliche  Ver- 

hinderung des  Verkehrs  durch  Minenfelder. 
Deutschland  antwortete  darauf  mit  dem 
Versuch  der  Verhinderung  des  Verkehrs 
durch  Tauchboote. 

Zur  Ergänzung  des  Handelsverbots  diente 
das  Zahlungsverbot,  die  Sequestration 
(29./XI.  1914,  gegen  die  deutschen  Banken 
schon  9./IX.  1914),  und  bald  auch  Liqui- 

dation alles  feindlichen  Eigentums  (27./I. 
1916,  nachdem  verschiedene  britische  Kolo- 

nien in  dieser  Richtung  vorangegangen 
waren).  Deutschland  antwortete  mit  der 
gleichen  Maßregel  erst  am  31./VII.  1916. 
Das  waren  Kampf  maßregeln,  die  über  die 
Zwecke  der  Kriegsführung  schon  weit  hinaus- 

gingen, ebenso  wie  die  Aufhebung  deutscher 
Patentrechte,  die  die  deutsche  Konkurrenz 
auch  für  die  Zukunft  lahmlegen  sollte. 
Ergänzt  wurde  dies  durch  die  Lahmlegung 
aller  deutscher  Ausfuhr  über  See. 

Es  war  die  Folge  dieser  Kriegsführung 
und  der  Notwendigkeit,  alle  nationalen  Hilfs- 

mittel auf  sie  zu  konzentrieren,  ebenso  wie 
des  eintretenden  Warenmangels  und  der 
Frachtraumnot,  daß  auf  der  ganzen  Welt, 
am  stärksten  natürlich  in  Deutschland,  die 
ganze  äußere  Handelspolitik  rücksichtsloser 
in  den  freien  Verkehr  eingriff  als  je  vorher. 
Die  Einfuhr  lebensnotwendiger  Waren  wurde 
erleichtert  (sofortige  Suspendierung  der  deut- 

chen Zölle  auf  Lebensmittel),  die  über- 
flüssiger Waren  zum  Schutze  der  Zahlungs- 

bilanz und  wegen  der  Frachtraumnot  er- 
schwert, so  in  England  und  anderwärts  durch 

Einführung  und  Erhöhung  von  Zöllen,  meist 
durch  Einfuhrverbote,  die  in  Wahrheit  die 
Einfuhr  von  jedesmaliger  staatlicher  Ge- 

nehmigung abhängig  machen  sollten.  In 
gleicher  Weise  wurden  Ausfuhrverbote  er- 

lassen. Der  Staat  selbst  beteiligte  sich  an 
der  Einfuhr  (englische  Ankäufe  von  Wolle 
in  Australien,  Baumwolle  in  Aegypten  usw.) 
oder  gab  halbstaatlichen  Organisationen  ein 
Monopol  der  Ein-  und  Ausfuhr.  So  wurde 
angesichts  der  Ein-  und  Ausfuhrverbote 
im  Wege  des  Kompensationsverkehrs  durch 
internationale  Abmachungen  die  Menge  der 
Ein-  und  Ausfuhr  staatlich  kontingentiert, 
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Ausfuhr  bestimmter  Mengen  nur  gegen 
Einfuhr  bestimmter  Mengen  anderer  Waren 
oder  gegen  Einräumung  von  Krediten  er- laubt. 

Ein  anderes  Mittel  der  Einfuhrkontrolle 

war  die  Zuteilung  von  Devisen  zu  ihrer  Be- 
zahlung; dem  entsprach,  daß  durch  die  Aus- 

fuhr entstandene  Forderungen  von  Zentral- 
banken übernommen  werden  mußten. 

Dieser  neuen  Entwicklung  gegenüber 
verloren  die  Zolltarife  ebensosehr  an  Be- 

deutung, wie  infolge  der  allgemeinen  Preis- 
steigerung und  der  Verschiebung  aller  Wäh- 

rungsrelationen. 
Mit  der  Beendigung  des  Krieges  haben, 

ganz  abgesehen  von  seinen  tatsächlichen 
Nachwirkungen,  die  durch  ihn  herbeige- 

führten neuen  Einrichtungen  nicht  ohne 
weiteres  ihr  Ende  gefunden.  Im  Gegenteil 
ist  der  Wirtschaftskrieg  gegenüber  den  Unter- 

legenen durch  die  Friedensverträge  verewigt. 
Der  dritte  der  Wilsonschen  14  Punkte 
(8./I.  1918)  forderte  „die  Beseitigung,  soweit 
sie  möglich  ist,  aller  wirtschaftlichen  Schran- 

ken und  die  Errichtung  der  Gleichheit  der 
Handelsbeziehungen  unter  allen  Nationen, 
die  sich  dem  Frieden  anschließen  und  sich 

zu  seiner  Aufrechterhaltung  vereinigen". 
Davon  findet  sich  in  den  wirklichen  Friedens- 

verträgen nichts.  Der  Versailler  Vertrag 
proklamiert  in  seinen  Bestimmungen  über 
den  Völkerbund  Freiheit  des  Verkehrs  und 
der  Durchfuhr,  sowie  die  gerechte  Regelung 
des  Handels  aller  Bundesmitglieder  (Art.  23  e), 
aber  nicht  einmal  die  Meistbegünstigung.  In 
Art.  18  sieht  er  auch  für  die  Zukunft  den 
Wirtschaftskrieg  als  Exekutivmittel  vor 
und  unterwirft  in  Art.  17  auch  die  Nicht- 
mitglieder  dessen  Zwangsmaßregeln.  Der 
Vertrag  legt  Deutschland  nicht  bloß  erheb- 

liche Warenlieferungen  (Kohlen,  Kohlen- 
teerderivate  und  Farbstoffe)  auf,  er  entzieht 
ihm  auch  die  Selbständigkeit  seiner  Handels- 

und Zollpolitik  durch  Verpflichtungen,  die 
ihm  einseitig  und  ohne  Gegenseitigkeit  auf- 

erlegt sind.  Nach  Teil  X  des  Vertrags  darf 
die  Ein-  und  Ausfuhr  der  alliierten  und  asso- 

ziierten Mächte  nicht  ungünstiger  als  die 
irgendeines  anderen  Staates  behandelt 
werden,  und  die  anderen  gemachten  Vergün- 

stigungen gelten  ohne  weiteres  und  be- 
dingungslos auch  für  alle  a.  und  a.  Mächte. 

Das  gilt  allerdings  nur  für  die  nächsten  fünf 
Jahre,  aber  nur  wenn  der  Rat  des  Völker- 

bunds es  nicht  für  einen  weiteren  Zeitraum 

aufrechterhält.  Die  gleiche  einseitige  Meist- 
begünstigung gilt  für  die  Berufstätigkeit  von 

Angehörigen  der  a.  und  a.  Mächte  in  Deutsch- 
land. Die  am  31./VII.  1914  in  Geltung  ge 

wesenen  Vertragssätze  bleiben  für  gewisse 
Waren  drei  Jahre  lang  in  Kraft  (landwirt- 

schaftliche Erzeugnisse,  pflanzliche  Oele, 
Kunstseide,   gewaschene   Wolle).      Frühere 

j  Verträge  treten  soweit  wieder  in  Kraft,  wie 
!  jede  Macht  das  verlangt. 

Die  gleiche  „Karikierung  der  wirtschaft- 
lichen Freiheit"  gilt  für  die  Bestimmungen 

über    die    See-   und    Binnenschiffahrt,    die 
J  Eisenbahntarife,   die  alle  eine  selbständige 
deutsche  Handelspolitik  unmöglich  machen. 
Daß    einseitig    für    Elsaß-Lothringen    und 
j  Polen  auf  5  resp.  3  Jahre  zollfreie  Einfuhr 
i  im   bisherigen  Umfange   bestehen    soll,    ist 
I  weniger  gewalttätig,  als  die  Einordnung  des 
Saargebiets  in  das  französische  Zollsystem 

!  und  die  Einführung  einer  besonderen  Zoll- 
;  Ordnung   für   die   besetzten    Gebiete.      Die 
Gewaltmaßregeln  des  Wirtschaftskriegs,  die 
Liquidierung  deutschen  Eigentums  in  den 

|  feindlichen   Gebieten,  wie  in  den  uns  ent- 
rissenen   deutschen    Kolonien,    die    Konfis- 

kation gewerblicher  Eigentumsrechte,   wer- 
i  den  sanktioniert.  Durch  den  Raub  der  Kolo- 
|  nien,  fast  der  ganzen  deutschen  Seeflotte, 
I  den    Verlust    wichtiger    Produktionsgebiete 
ist  ohnehin  die  deutsche  Wirtschafts-  und 
Handelspolitik  vor  eine  ganz  neue  Lage  ge- stellt, 

Bis  zu  einem  gewissen  Grade  gilt  das  aber 
für  alle  Staaten.  Die  Störung  aller  bisherigen 
Wirtschaftsbeziehungen     durch     die     lange 

I  Dauer  des  Kriegszustandes  hat  ganz  neue 

'  Konkurrenzverhältnisse    geschaffen.        Die 
i  Vereinigten    Staaten   und    Japan   sind   auf 
|  den   bisherigen   Märkten    der   europäischen 

j  Industriestaaten  eingedrungen.     Die  mäch- 
I  tigeren  Staaten  suchen  sich  die  wichtigsten 
j  natürlichen      Rohstoffvorkommen     (Kohle, 
I  Erze,  Erdöl)  durch  politische  Machtmittel, 
wie  durch  kapitalistische  Beherrschung  zu 
sichern.    Im  östlichen  Europg,  ist  das  große 
einheitliche  Wirtschaftsgebiet  Rußlands  und 
Oesterreich-Ungarns  durch  eine  ganze  An- 

zahl neuer  Staatsgrenzen  zerrissen.    Ueberall 
sind  neue   Industriezweige   entstanden,   die 
nun   nach    Schutz   gegen    die   wieder   ent- 

stehende  internationale   Konkurrenz  rufen, 

auch   in    Gebieten,    die   bisher   eine   staat- 
liche  Industriepolitik  kaum  oder  gar  nicht 

kannten.      Die    Zerrüttung    der    Währung 
ruft  neue   Unterbietungsmöglichkeiten  her- 

vor.    So  sind  die  nationalen  Gegensätze  an 
sich   verschärft,   was   noch   verstärkt   wird 
durch  die  Nachwirkung  der  Kriegsstimmung. 
Ausschließende    Maßregeln,    die    gegen    die 
bisherigen  Feinde  gerichtet  waren,  kehren  sich 
nun  gegen  alle  Ausländer.  Unter  dem  Schlag- 

wort der  Bekämpfung    der  Ueberfremdung 
wird   deren   wirtschaftliche   Betätigung  im 
Inlande  erschwert,  werden  fremde  Waren  und 
fremde  Personen  boykottiert,  die  Schutzzoll- 

tarife erhöht,  wobei  das  Augenmerk  gerade  auf 
den  Schutz  der  Produktionsmittel  gerichtet 
ist.  Selbst  im  Mutterlande  des  Freihandels  in 
England,    macht    die    neue    Schutztendenz 
Fortschritte,    durch   Zollbegünstigung   kolo- 
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nialer  Erzeugnisse  (1919),  durch  Zölle  auf 
die  Ausfuhr  kolonialer  Produkte  (z.  B. 
Palmkerne  aus  Westafrika,  Häute  aus  In- 

dien), wenn  sie  nicht  ins  Mutterland  ausge- 
führt werden,  durch  das  Streben  nach  Zöllen 

auf  die  „Schlüsselindustrien"  und  zum  Aus- 
gleich gegen  „Dumping".  Auch  wo  die Handelspolitik  nicht  beherrscht  ist  vom 

Machtstreben  glaubt  man  schon  aus  Rück- 
sicht auf  Zahlungsbilanz  und  Wechselkurse, 

wie  auf  die  Kapitalflucht  wegen  der  Höhe 
der  Steuern,  ohne  weitgehende  Kontrolle 
des  auswärtigen  Handels-  und  Zahlungsver- 

kehrs nicht  auskommen  zu  können.  Dabei 
spielt  neben  dem  alten  Werkzeug  der  Zölle 
die  größte  Rolle  das  in  der  Kriegszeit  ausge- 

bildete neue  Hilfsmittel  der  viel  weiter- 
gehenden Bindung  der  Ein-  und  Ausfuhr  an 

staatliche  Genehmigung  und  der  Erhebung 
von  Ausfuhrabgaben,  wobei  doch  die  schwer- 

fällige bureaukratische  Maschine  den  hef- 
tigen Schwankungen  der  Konjunktur  nur 

mühsam  folgen  kann.  Angesichts  dieser  weit- 
greifenden staatlichen  Regelung  des  Außen- 

handels erhalten  die  alten  Erörterungen  über 
Freihandel  und  Schutzsystem  neue  Bedeu- 

tung, um  so  mehr  als  die  durch  den  Krieg  und 
seine  Folgen  bewirkte  allgemeine  Kapital- 

vernichtung und  Verarmung  und  die  unge- 
heuere Steigerung  der  Steuerlasten  ge- 

bieterisch eine  Rationalisierung  der  Wirt- 
schaft, verbilligte  Produktion  und  Neubil- 

dung von  Kapital  fordern. 

6.  Zwecke  des  Schutzsystems.  Förde- 
rung des  Außenhandels  durch  staatliche 

Maßregeln,  die  keinen  Zwangscharakter 
haben,  wird  auch  der  freihändlerisch  Ge- 

stimmte nicht  grundsätzlich  ablehnen,  wenn 
er  auch  etwas  skeptischer  dazu  eingestellt 
ist,  als  der  grundsätzliche  Schutzzöllner. 
Dazu  gehört  die  Benutzung  des  Konsulats- 

wesens und  die  Errichtung  von  Handels- 
kammern im  Auslande,  die  Einrichtung  eines 

staatlichen  Nachrichtenwesens  über  aus- 
ländische Wirtschaftsverhältnisse,  wie  es 

neuerdings  im  großen  Umfange  ausgebaut 
wird,  Veranstaltung  von  Mustermessen,  För- 

derung der  wissenschaftlichen  Grundlagen 
der  Produktion,  Abschluß  von  Handels- 

verträgen. Auch  die  staatliche  Förderung 
des  Verkehrswesens  gehört  hierher. 

Die  Spitze  des  freihändlerischen  Prinzips 
richtet  sich  wesentlich  gegen  das  Grenz- 

schutzsystem, gegen  alle  Erschwerung,  aber 
auch  gegen  alle  Erleichterung  der  Einfuhr 
und  der  Ausfuhr  durch  künstliche  Mittel. 
Die  Beurteilung  dieses  Standpunktes  wird 
erleichtert,  wenn  wir  zuerst  in  Betracht  ziehen, 
welche  Zwecke  denn  tatsächlich  für  jene 
Schutzmaßregeln  in  den  verschiedenen  Pe- 

rioden der  Wirtschaftsgeschichte  leitend  ge- 
wesen sind.      Der  Wunsch,   „das   Geld  im 

Lande  zu  halten",  hat  schon  lange  vor  der 
Ausbildung  der  Lehre  des  Merkantilsystems 
(s.  d.  Art.  „Merkantilismus")  zu  protektioni- 
stischen  Verkehrsbeschränkungen  geführt.  Zu- 

erst versuchte  man  es  mit  einer  symptoma- 
tischen Behandlung  des  angeblichen  Uebels, 

indem  man  die  Ausfuhr  von  Geld  und  Edel- 
metall einfach  verbot.  Wie  bereits  oben  er- 
wähnt, kamen  solche  Verbote  schon  bei  den 

Römern  vor.  Im  Mittelalter  hingen  dieselben 
teilweise  allerdings  mit  der  Münzpolitik  zu- 

sammen, indem  man  den  durch  die  Münzver- 
schlechterungen veranlaßten  Abfluß  des 

Edelmetalls  und  des  guten  Geldes  verhindern 
wollte.  Dagegen  wurde  die  Ausfuhr  der  neuen 
schlechten  Münzen  häufig  ausdrücklich  ge- 

stattet. So  verbietet  z.  B.  eine  Ordonnanz 
Philipps  des  Schönen  v.  l./II.  1304  die 
Ausfuhr  von  Gold  und  Silber  in  Gefäßen, 
in  Barren  und  in-  und  ausländischen  Münzen 
ohne  besondere  königliche  Erlaubnis;  je- 

doch dürfen  auswärtige  Kaufleute  für  den 
Betrag  der  verkauften  Waren  (sofern  diese 
nicht  verboten  waren)  „pecunias  nostras 

modernas  aureas  argenteas  et  nigras"  aus- führen. In  einer  Ordonnanz  Philipps  VI. 
v.  25./III.  1332  wird  vorgeschrieben,  daß 
die  fremden  Kaufleute  ohne  besondere 
königliche  Erlaubnis  den  Gegenwert  für 
ihre  Waren  nicht  in  Gold,  Silber  oder  Münzen 
ausführen  dürfen,  es  sei  denn,  daß  sie  Tücher, 
Pferde  oder  Pelzwerk  eingeführt  hätten; 
für  diese  Waren  durften  sie  den  Preis  in  Gold- 

münzen des  Königs,  aber  nicht  in  anderen 
ausführen.  Auch  in  England  suchte  die 
Gesetzgebung  anfangs,  wie  Schanz  zeigt, 
unmittelbar  auf  die  Edelmetallbewegung 
einzuwirken,  um  den  Geldvorrat  des  Landes 
zu  vermehren.  So  wurde  1339  bestimmt, 
daß  für  jeden  ausgeführten  Sack  Wolle  zwei 
Mark  Silber  zurückgebracht  werden  müßten, 
für  die  das  Wechselamt  geprägtes  Geld  gab, 
und  diese  Einrichtung  wurde  in  der  Folgezeit 
erweitert  und  durch  das  Verbot  der  Geld- 

ausfuhr ergänzt.  Solche  Verbote  bestanden 
überhaupt  in  fast  allen  Staaten  bis  in  das 
19.  Jahrhh.  hinein,  sogar  in  Spanien 
zur  Zeit  des  stärksten  Zuflusses  des 
amerikanischen  Goldes  und  Silbers.  In 
Deutschland  verbot  die  Münzordnung  von 
1524  die  Ausfuhr  von  ungemünztem  Gold 
und  Silber,  der  Frankfurter  Reichsabschied 
von  1571  die  von  rohem  Silber  und  von  gol- 

denen und  silbernen  Reichsmünzen.  Fried- 
rich der  Große  verbot  in  dem  Bankreglement 

von  1766  die  Ausfuhr  von  guten  Friedrichs- 
dor,  fremden  Goldmünzen,  die  nicht  nach 
dem  Leipziger  oder  Konventionsfuß  ge- 

prägt seien,  von  Gold  und  Silber  in  Barren, 
alten  Tressen,  Bruchgold  und  -silber  usw. 
Kaufleute,  Reisende  durften  nur  eine  be- 

schränkte Summe  in  Friedrichsdor  für  ihren 
Gebrauch  mit  sich  führen,  hinsichtlich  der 
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Dukaten    jedoch  bestand  keine  solche  Be- 
schränkung. 

Seitdem  die  merkantilistische  Handels- 
politik —  deren  wesentliche  Grundsätze  in 

Frankreich  schon  1583  von  der  Notablen- 
versammlung  zu  St.  Germain  aufgestellt 
wurden  —  mehr  und  mehr  zur  Herrschaft 
gelangt  war,  bildeten  indes  die  Verbote  der 
Edelmetallausfuhr  nur  ein  mehr  unter- 

geordnetes Glied  in  der  Reihe  der  Maßregeln, 
durch  die  man  das  eigentlich  erstrebte  Ziel, 

nämlich  eine  „günstige  Handelsbilanz" 
(s.  d.  Art.  „Handelsbilanz"  oben  S.  43)  zu  er- reichen suchte.  Es  ist  nun  auch  unzweifelhaft 
wirklich  ein  Gewinn  für  ein  Land,  wenn 
es  im  Verkehr  mit  einem  anderen  für  eine 

gewisse  Wertsumme  in  seinen  eigenen  Er- 
zeugnissen eine  größere  Wertsumme  in 

anderen  Gütern  eintauscht.  Aber  der  Wert- 
überschuß braucht  keineswegs,  wie  die 

merkantilistische  Theorie  annahm,  in  der 
Form  von  Edelmetall  eingeführt  zu  werden, 
um  eine  wirkliche  Bereicherung  zu  gewähren, 
wie  andererseits  eine  Mehrabgabe  von  Edel- 

metall an  das  Ausland  keineswegs  notwendig 
mit  einem  Verlust  verbunden  ist,  sondern 
in  dem  Gesamtresultat  des  Verkehrs  noch 
einen  Gewinn  übriglassen  kann.  Diese 
Ueberschätzung  der  Bedeutung  der  Edel- 

metalle beruhte  darauf,  daß  man  in  ihnen 
die  dauerhaftesten  und  sichersten  Verkörpe- 

rungen des  wirtschaftlichen  Wertes  erblickte. 
Eine  Einfuhr  von  Edelmetall  betrachtete 

man  daher  als  eine  Vermehrung  des  ge- 
sicherten Grundstockvermögens  des  Landes. 

Eingeführte  Konsumtionswaren  galten  von 
diesem  Standpunkte  keineswegs  als  volles 
Aequivalent  für  eine  ihrem  Marktwert  ent- 

sprechende bare  Geldsumme.  Sie  waren  ja 
rasch  vergänglich  und  schienen  daher  keinen 
bleibenden  Bestandteil  des  Volksreichtums 
auszumachen.  Man  erkannte  eben  noch 
nicht,  daß  die  Konsumtionswaren  als  solche 
nur  den  Konsumenten  gegenüber  erscheinen, 
dagegen  in  den  Händen  der  Produzenten 
und  Kaufleute  einen  Teil  des  Kapitals  der- 

selben bilden,  der  nicht  nur  seinem  Werte 
nach,  mit  der  Geldform  abwechselnd,  nor- 

malerweise immer  erhalten  bleibt,  sondern 
auch,  wenn  die  Versorgung  der  Bevölkerung 
sich  nicht  verschlechtern  soll,  in  seinem 
Naturalbestande  immer  erneut  werden  muß. 

Vermehrung  dieser  ständigen  Handelsvor- 
räte bei  entsprechend  fortschreitender  Kon- 

sumtionsfähigkeit der  Bevölkerung  ist  daher 
unzweifelhaft  eine  Vergrößerung  des  Ge- 

samtkapitals des  Landes,  während  eine  ein- 
geführte Summe  in  Gold  oder  Silber  mög- 

licherweise von  vornherein  in  das  Ein- 
kommen von  Personen  fällt,  die  dieses  Geld 

nicht  als  Kapital,  sondern  zu  konsumtiven 
Zwecken  verwenden.  Daß  überhaupt  die 
Verbrauchs-  und  Gebrauchsgegenstände  ver- 

j  zehrt  oder  abgenutzt  werden,  ist  die  beste 
Sicherung  des  Wertes  der  zu  ihrem  Ersatz 

:  eingeführten  Waren.  Das  Edelmetallgeld 
;  dagegen  büßt,  gerade  weil  es  sich  nicht 
merklich  abnutzt  und  immer  mehr  im  Ver- 

kehr ansammelt,  bei  fortgesetzter  größerer 
Einfuhr  allmählich  mehr  und  mehr  von 
seinem  relativen  Werte  gegenüber  den  Waren 
ein,  eine  Tatsache,  die  schon  bald  nach  der 
Preisrevolution  des  16.  Jahrh.  von  mehreren 
Schriftstellern  erkannt  worden  ist.  Wenn 
die  merkantilistische  Handelspolitik  jeden 
Abfluß  von  Edelmetall  für  eine  Schädigung 

!  des  Nationalwohlstandes  hielt,  so  hing  dies 
wieder  mit  der  stillschweigenden  Annahme 

!  zusammen,  daß  diese  Ausfuhr  auf  Kosten 
des  nationalen  Kapitals,  nämlich  des  zu 
Produktionszwecken  verfügbaren  Vermögens 
erfolge.  Unter  Umständen  kann  dies  ja  in 
der  Tat  der  Fall  sein;  z.  B.  wenn  die  ver- 

schwenderischen Großen  eines  wirtschaft- 
lich wenig  leistenden  Volkes  für  große  Sum- 
men kostbare  Luxuswaren  aus  dem  Aus- 
lande beziehen,  deren  Gegenwert  durch  ein- 

heimische Ausfuhrwaren  nicht  voll  aufge- 
bracht werden  kann,  wodurch  dann  schließ- 

lich eine  Ausgleichungszahlung  in  Geld  not- 
wendig wird.  Ein  solches  Land  wird  natür- 

lich in  kurzer  Zeit  der  Verarmung  verfallen, 
aber  nicht  wegen  der  Ausfuhr  seines  Edel- 

metalls, sondern  wegen  der  Unwirtschaft- 
lichkeit  und  Unproduktivität  seiner  Be- 

wohner. Ein  sparsam  wirtschaftendes  Volk 
dagegen  kann  selbst  eine  Geldausfuhr  von 
vielen  Millionen  Mark,  die  etwa  zur  Deckung 
eines  Ernteausfalls  nötig  geworden  sein  mag, 
ertragen,  ohne  daß  das  Nationalkapital  an- 

gegriffen wird,  indem  die  Nation  nämlich 
diese  Zahlung  aus  ihrem  Einkommen  be- 

streitet und  die  Einbuße  durch  Beschrän- 
kung ihrer  sonstigen  Konsumtion  ausgleicht. 

Vor  allem  aber  ist  das  bare  Geld  ein  be- 
quemes Mittel,  um  die  Kapitalmacht  eines 

Landes  nach  außen  zu  übertragen  und  dort 
an  den  vorteilhaftesten  Stellen  auszunutzen, 
so  daß  die  Ausfuhr  von  Edelmetall  geradezu 
zur  Quelle  eines  besonders  reichen  Gewinnes 
werden  kann,  gleichviel  in  welcher  Wertform 
dieser  dem  Inlande  schließlich  zufließt. 
Diese  Bedeutung  der  Geldausfuhr  haben 
geschäftskundige  englische  Merkantilisten 
wie  Thomas  Mun  und  Josias  Ghild  mit 
Bezug  auf  den  indischen  Handel  schon  klar 
erkannt.  Auch  hat  England  mehr  als  irgend- 

ein anderes  Land  nach  dieser  Erkenntnis 
gehandelt  und  es  durch  seine  kolossalen 
Kapitalanlagen  in  allen  Weltteilen  dahin 
gebracht,  daß  seine  Handelsbilanz  im  mer- 
kantilistischen  Sinne  immer  ungünstig,  im 
volkswirtschaftlichen  Sinne  aber  immer  gün- 

stig ist,  nämlich,  abgesehen  von  den  son- 
stigen Elementen  der  Zahlungsbilanz,  einen 

bedeutenden    Ueberschuß    des    eingeführten 
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Warenwertes  (der  zum  großen  Teil  zur 
Deckung  von  Zins-  und  Gewinnzahlungen 
dient)  über  den  ausgeführten  enthält.  Dabei 
wird  der  Vorrat  des  Landes  an  Edelmetall 
durch  die  höchste  Ausbildung  des  auf  Kredit 
beruhenden  Umlaufsmechanismus  absicht- 

lich so  niedrig  wie  irgend  möglich  gehalten. 
Im  modernen  Verkehr  hat  die  Ueber- 

tragung  von  Edelmetall  überhaupt  an  Be- 
deutung verloren  gegenüber  der  Begründung 

gegenseitiger  Forderungen.  In  einem  Lande 
mit  unterwertiger  Valuta,  d.  h.  Papier- 

währung, erhält  aber  die  Beeinflussung  der 
Zahlungsbilanz  durch  Beschränkung  der 
Einfuhr  und  Vermehrung  der  Ausfuhr  eine 
neue  Bedeutung,  auf  die  an  dieser  Stelle  nur 
hingewiesen  werden  kann. 

Wichtiger  als  die  merkantilistischen  An- 
schauungen über  die  Handelsbilanz  wurde 

aber  der  Gesichtspunkt,  daß  Schutzmaß- 
regeln der  industriellen  Erziehung 

eines  Volkes  dienen  können.  Diese  Anschauung 
war  auch  den  älteren  Merkantilisten  nicht 
fremd,  aber  erst  List  machte  sie  im  Anschluß 
an  amerikanische  Ideen  (AI.  Hamilton  s.  oben 
S.  21)  zum  Hauptargument  für  das  Industrie- 

schutzsystem, indem  er  die  Rücksicht  auf  die 
Handelsbilanz  ganz  zurücktreten  ließ,  wäh- 

rend Carey,  der  im  übrigen  List  nahesteht, 
auf  die  Vermehrung  des  Edelmetallvorrats 
des  Landes  wieder  mehr  Gewicht  legt.  Nach 
der  Erziehungstheorie  sollen  ebenso  wie  nach 
der  merkantilistischen  Lehre  die  staatlichen 
Schutzmaßregeln,  namentlich  aber  die 
Schutzzölle  unmittelbar  nur  zur  Hebung  der 
Industrie  dienen,  deren  Blüte  alsbald  auch 
der  Landwirtschaft  zugute  kommen  würde, 
aber  nicht  deshalb,  weil  die  Ausfuhr  von 
Industrieerzeugnissen  das  meiste  Geld  ins 
Land  bringe,  und  die  Einfuhr  von  solchen 
die  Geldausfuhr  besonders  vergrößere,  son- 

dern weil  die  Produktivkräfte  eines  Landes, 
namentlich  auch  die  Arbeitskräfte  einer  zu- 

nehmenden Bevölkerung  nur  durch  Aus- 
bildung einer  ausgedehnten  Industrie  ge- 

nügend verwertet  werden  können,  anderen- 
falls aber  zu  einem  großen  Teil  brachliegen 

würden,  was  hinsichtlich  der  Arbeitskraft 
einen  unwiederbringlichen  Verlust  für  die 
Volkswirtschaft  bedeute.  Selbst  eine  zeit- 

weilige Einbuße  an  Tauschwerten  darf  nach 
dieser  Ansicht  nicht  gescheut  werden,  um 
den  dauernden  Gewinn  der  sonst  verloren- 

gehenden Produktivkräfte  zu  sichern.  Carey 
fügt  diesen  Erwägungen  noch  hinzu,  daß  ein 
Land  nicht  imstande  sei,  einen  großen  Teil 
seines  Bedarfs  an  Industrieerzeugnissen 
dauernd  von  außen  im  Austausch  gegen 
Bodenprodukte  zu  beziehen,  weil  in  diesen 
wertvolle  Mineralbestandteile  enthalten 
seien,  durch  deren  Verlust  der  Boden  schließ- 

lich der  Erschöpfung  verfalle.  Im  erheb- 
lichen Maße  trifft   dies  indes  nur  bei  der 

Getreideausfuhr  zu,  und  auch  in  diesem 
Falle  kann  durch  Einfuhr  von  künstlichen 
Düngemitteln  —  wie  denn  z.  B.  die  östlichen 
Staaten  Nordamerikas  schon  große  Mengen 
Kalisalze  aus  Europa  beziehen  —  Ersatz 
geschaffen  werden.  —  Eine  gewisse  grund- 

sätzliche Berechtigung  ist  dieser  Erziehungs- 
methode nicht  abzusprechen,  aber  es  bleibt 

einfach  eine  Sache  des  Experiments,  zu  ent- 
scheiden, ob  sie  bei  einem  gegebenen  Volke 

unter  gegebenen  Umständen  für  bestimmte 
Industriezweige  mit  Erfolg  anwendbar  ist. 
Es  wäre  töricht,  in  einem  Lande,  eine  In- 

dustrie künstlich  züchten  zu  wollen,  deren 
naturgemäße  Vorbedingungen  dort  völlig 
fehlen.  Jedenfalls  aber  sind  Länder  von  so 
bedeutender  Industrieentwicklung  wie 
Deutschland  entschieden  über  diese  Er- 

ziehungsperiode hinaus,  und  daher  sind 
Schutzzölle  zum  Zwecke  der  Einbürgerung 
eines  neuen  oder  noch  wenig  vorgeschrittenen 
Industriezweiges,  z.  B.  der  Baumwollfein- 
spinnerei  nicht  gerechtfertigt.  Wenn  solche 
einzelnen  Zweige  trotz  der  sonstigen  großen 
Leistungsfähigkeit  der  Industrie  nicht  auf- 

kommen können,  so  ist  dies  ein  Beweis  dafür, 
daß  für  sie  der  natürliche  Boden  nicht  ge- 

geben ist.  Sie  werden  daher  auch  durch  den 
Schutzzoll  nicht  emporgebracht,  wie  dies 
wieder  die  Erfahrungen  mit  der  Feinspinnerei 
in  Deutschland  bestätigt  haben.  Dagegen 
ist  die  Verteuerung  der  feinen  Garne  durch 
den  Schutzzoll  von  der  solche  Garne  ver- 

arbeitenden Weberei  als  eine  Belastung 
empfunden  worden. 

In  der  neueren  Zeit  ist  neben  der  Rück- 
sicht auf  die  wirtschaftliche  Verwertung  der 

nationalen  Produktivkräfte  auch  die  soziale 
Bedeutung  des  Gedeihens  und  Fortschreitens 
der  Industrie  geltend  gemacht  worden.  Die 
erste  Bedingung  einer  Besserung  der  Lage 
der  Arbeiter  ist  reichliche  Nachfrage  nach 
Arbeitskräften  und  diese  kann,  sobald  die 

Bevölkerung  eine  gewisse  Dichtigkeit  er- 
reicht hat,  nur  durch  die  Ausbreitung  und 

Vermehrung  der  industriellen  Produktion 
gesichert  werden.  Aber  auch  dieser  An- 

schauung gegenüber  bleibt  die  entscheidende 
Frage,  ob  und  wieweit  unter  den  gegebenen 
Umständen  die  künstliche  Unterstützung 
eines  Industriezweiges  mit  wirklichem  Vor- 

teil für  die  Gesamtheit  möglich  sei  und  ob 
nicht  die  mit  den  Schutzmaßregeln  verbun- 

denen Nachteile  für  andere  Produktions- 
zweige oder  für  die  Konsumenten  jenen  Vor- teil wieder  aufheben. 

Die  Interessen  der  Landwirtschaft  finden 
bei  den  Erwägungen  der  vorbedachten  Art 
keine  Berücksichtigung,  sie  wurden  unter 
der  Herrschaft  des  Merkantilsystems  sogar 
vielfach  durch  die  Erschwerung  der  Ausfuhr 
von  Rohstoffen  und  Lebensmitteln  geradezu 

geschädigt.    Daher  hat  denn  auch  die  Land- 
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Wirtschaft  dem  reinen  Industrieschutzsystem 
gegenüber  sich  stets  freihändlerisch  verhalten. 
Es  gelang  ihr  aber  in  England  schon  in  der 
zweiten  Hälfte  des  17.  Jahrh.  auch  ihrerseits 
Teil  an  dem  Zollschutz  zu  erlangen,  und  in 
Frankreich  wurden  ihr  in  den  nächsten 

Jahren  nach  der  napoleonischen  Kriegs- 
periode ähnliche  Zugeständnisse  gemacht. 

So  entstand  ein  allgemeines,  alle  Produk- 
tionszweige umfassendes  Schutzsystem,  das 

man  im  Gegensatz  zu  dem  industriellen  als 
Solidaritätssystem  bezeichnen  kann,  weil 
nach  der  Ansicht  seiner  Verteidiger  in  ihm 
die  Solidarität  der  gesamten  nationalen 
Arbeit  den  leitenden  Gesichtspunkt  bildet. 
Dieses  System  ist  seit  1879  auch  in  Deutsch- 

land zur  Geltung  gelangt.  Auch  hat  es  ohne 
Zweifel  dem  Industrieschutzsystem  gegen- 

über eine  genügende  theoretische  Berech- 
tigung, denn  die  Landwirtschaft  macht  doch 

ebenfalls  nationale  Produktivkräfte  nutzbar 
und  sie  beschäftigt  in  den  meisten  Ländern 
mehr  Menschen  als  die  Industrie.  Anderer- 

seits aber  wird  sie  durch  die  industriellen 

Schutzzölle  in  mancher  Beziehung  ge- 
schädigt, und  sie  empfindet  es  besonders  sehr 

unangenehm,  wenn  durch  die  künstlich  ge- 
förderte Ausdehnung  der  Industrie  immer 

mehr  Arbeiter  vom  Lande  in  die  Städte  und 
industriellen  Bezirke  gezogen  werden.  Die 
Vertreter  der  geschützten  Industrie  können 
daher  ihrerseits  nichts  Stichhaltiges  ein- 

wenden, wenn  die  landwirtschaftlichen  Pro- 
duzenten ebenfalls  Zollschutz  verlangen. 

Diese  beiden  Interessentenkreise  haben  sich 
denn  auch  auf  dem  europäischen  Kontinent 
in  der  neueren  Zeit  ohne  große  Schwierigkeit 
über  ein  allgemeines  Schutzsystem  verstän- 

digt. Allerdings  mußte  jeder  Beteiligte  er- 
warten, daß  er  als  Konsument  wieder  einen 

Teil  des  Nutzens  einbüße,  den  er  als  Pro- 
duzent durch  den  Schutz  gewonnen  hatte. 

Jedoch  könnte  er  möglicherweise  einen 
Ueberschuß  an  Gewinn  dadurch  behalten, 
daß  der  aus  Arbeitern  und  Dienstleistenden 
bestehende  Hauptteil  der  Konsumenten  sich 
nicht  in  gleicher  Weise  für  die  Verteuerung 
der  geschützten  Erzeugnisse  schadlos  zu 
halten  imstande  wäre.  Die  Verteidiger  des 
Schutzsystems  stellen  dies  aber  in  Abrede 
und  versichern,  daß  die  Löhne  und  Gehälter 
bei  der  allgemeinen,  durch  das  Schutz- 

system erzeugten  Blüte  der  Volkswirtschaft 
ebenfalls  entsprechend  in  die  Höhe  gehen 
würden,  eine  Behauptung,  die  jedenfalls  für 
die  Perioden  des  Niedergangs  und  der  Stag- 

nation nicht  zutrifft,  die  nachweislich  bei 
protektionistischer  Handelspolitik  ebenso  oft 
vorgekommen  sind,  wie  bei  freihändlerischer. 
Auch  wird  behauptet,  daß  die  Schutzzölle 
überhaupt  keine  oder  nur  eine  geringe  Ver- 

teuerung der  betreffenden  Waren  nach  sich 
ziehen,  weil  sie  ganz  oder  teilweise  vom  Aus- 

!  lande  getragen  würden.  Richtig  ist  ia 
;  diesem  Satze  nur,  daß  die  Verteuerung  nicht 
!  immer  die  volle  Höhe  des  Zolles  erreicht: 
:  näheres  über  diesen  Punkt  findet  man  in 

j  dem  Art.  „Einfuhrzölle". 7.  Kritik  des  Schutzsystems  und  der 
Freihandelstheorie.  Die  Vertreter  des  all- 

gemeinen Schutzsystems  sehen  die  wich- 
tigste Wirkung  desselben  darin,  daß  es  die 

Intensität  des  inneren  wirtschaftlichen 
Lebens,  gleichsam  die  molekulare  Bewegung 
im  Gesellschaftskörper  steigere,  daß  die  un- 

nötigen Transporte  in  die  Ferne  und  die 
dadurch  bedingten  Abgaben  an  die  nicht 
selbst  produzierende  Klasse  der  Händler 
wegfallen,  daß  soweit  wie  möglich  die  ganze 
Güterproduktion  der  nationalen  Arbeit  über- 

tragen werde,  wobei  der  Produzent  den 
Konsumenten  stets  unmittelbar  an  seiner 
Seite  finde.  Bei  dieser  Argumentation  wird 
übersehen,  daß  die  ausländischen  Produkte, 
wie  schon  oben  bemerkt,  keineswegs  auf 
Kosten  des  Kapitals  oder  des  Grundstock- 

vermögens des  Landes  bezogen,  sondern 
normalerweise  gegen  inländische  Produkte 
ausgetauscht  werden.  Selbst  wenn  das  Inland 
die  Transport-  und  Handelskosten  tragen 
muß,  wird  es  sich  jenj  Waren  durch  solchen 
Austausch  in  der  Regel  mit  einem  geringeren 
Aufwand  an  Arbeit  und  Kapital  verschaffen 
können,  als  wenn  es  sie  selbst  herstellen 
wollte.  Die  Gefahr,  daß  das  Inland  seine 
Ausfuhrwaren  bei  diesem  Verkehr  nicht  aus- 

reichend verwerten  könne,  sie  also  mehr 
oder  weniger  verschleudern  müsse,  ist  jeden- 

falls bei  freiem  Handel  in  geringerem  Maße 
vorhanden  als  unter  dem  Schutzsystem; 
denn  es  ist  eine  notorische  Tatsache,  daß 

viele  geschützte  Produzenten  unter  Um- 
ständen es  vorteilhaft  finden,  um  den  ihnen 

gesicherten  inneren  Markt  zu  entlasten,  einen 
Teil  ihrer  Erzeugnisse  zu  herabgesetzten 
Preisen,  ja  sogar  unter  den  Selbstkosten  an 
das  Ausland  abzugeben.  In  einigen  Fällen 
findet  diese  Beschenkung  des  Auslandes 
nicht  auf  Kosten  der  Produzenten  selbst 
statt,  sondern  mittels  Ausfuhrprämien  von 
Seiten  des  Staates. 

Die  Gesamtwirkung  des  Schutzsystem» 
besteht  nun  in  der  Tat  darin,  daß  es  unter 
gewissen  Umständen  in  dem  geschützte» 
Lande  eine  verhältnismäßig  größere  Summe 
von  Arbeitskräften  und  Kapital  konzen- 

triert, als  sich  ohne  künstliche  Hilfsmittel 
dort  vereinigt  haben  würde.  Aber  die  Aus- 

nutzung der  künstlich  in  Tätigkeit  gesetzten 
Kapital-  und  Arbeitskräfte  findet  unter  un- 

günstigen Bedingungen  statt,  gewährt  also, 
wenn  auch  vielleicht  privatwirtschaftlich 
den  Kapitalisten,  so  doch  nicht  volkswirt- schaftlich den  normalen  Nutzeffekt.  Denn 

diejenigen  Produktionszweige,  die  sich  gün- 
stiger   natürlicher    Bedingungen    erfreuen, 
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bedürfen  des  künstlichen  Schutzes  nicht, 
sie  können  häufig  überhaupt  nicht  geschützt 
■werden,  weil  sie  von  vornherein  allen  Mit- 

bewerbern überlegen  sind,  ja  sie  werden  viel- 
fach durch  das  Schutzsystem  geradezu  ge- 

schädigt, weil  ihnen  zugunsten  der  schutz- 
bedürftigen Produktion  Kapital  und  Arbeits- 

kräfte entzogen  und  Maschinen,  Halbfabri- 
kate und  andere  Bedarfsgegenstände  ver- 
teuert werden.  Immerhin  aber  kann  es  vom 

nationalwirtschaftlichen  Gesichtspunkte 
wünschenswert  erscheinen,  daß  die  Zahl  der 
beschäftigten  Arbeiter  sich  vermehre,  wenn 
auch  die  Produktionsleistung  auf  den  Kopf 
dadurch  geringer  wird,  als  wenn  eine  kleinere 
Arbeiterbevölkerung  ausschließlich  in  den- 

jenigen Zweigen  tätig  wäre,  für  welche  die 
wirtschaftlichen  Bedingungen  besonders  gün- 

stig sind.  Wenn  freilich  auf  diesem  letzteren, 
gewissermaßen  von  der  Natur  angewiesenen 
Gebiete  auch  die  vermehrte  Zahl  der  Arbeits- 

kräfte Verwendung  finden  könnte,  so  wäre 
es  natürlich  töricht,  eine  künstliche  Ab- 

lenkung derselben  auf  weniger  naturgemäße 
Produktionszweige  zu  unternehmen.  Aber 
tatsächlich  sind  viele  Länder  so  mäßig  oder 
so  knapp  ausgestattet,  daß  sie  nach  ihren 
besonderen  natürlichen  Produktionsbedin- 

gungen im  Mitbewerb  mit  anderen  nur  eine 
schwache  Bevölkerung  unterhalten  können. 
Durch  das  Schutzsystem  kann  dann  mög- 

licherweise auch  die  Produktion  unter  un- 
günstigen Bedingungen  ausgedehnt  und  da- 

durch zugleich  die  Volkszahl  vergrößert 
werden;  aber  die  Hauptsache  bleibt  doch, 
daß  die  Bevölkerung  unter  solchen  Um- 

ständen durch  ihre  eigene  Tüchtigkeit,  durch 
Fleiß,  Geschicklichkeit  und  Sparsamkeit  die 
Ungunst  der  Naturbedingungen  soweit  wie 
möglich  ausgleicht.  Wenn  eine  Nation  diese 
Eigenschaften  nicht  besitzt,  so  wird  ihr  auch 
das  Schutzsystem  nicht  helfen  können. 

Nehmen  wir  aber  an,  daß  die  Bedin- 
gungen, unter  denen  das  Schutzsystem  die 

nationale  Produktionstätigkeit  steigern  kann, 
in  einem  Lande  gegeben  seien,  so  bleibt 
die  Möglichkeit  zu  bedenken,  daß  alle  oder 
wenigstens  viele  Staaten  dasselbe  System 
annehmen  und  den  gegenseitigen  Austausch 
derjenigen  Waren,  die  jeder  nach  seiner 
natürlichen  Ausstattung  besonders  leicht 
herstellen  kann,  erschweren  oder  verhindern, 
um  möglichst  viele  Güterarten,  wenn  auch 
mit  größerem  wirtschaftlichen  Aufwände, 
selbst  zu  produzieren.  Es  ist  klar,  daß  dann 
in  dem  ganzen  Staatenkomplexe  die  Ge- 

samtheit der  Produktivkräfte  mit  geringerem 
Effekt  ausgenutzt  würde,  als  es  bei  freiem 
Güteraustausch  möglich  wäre.  Gleichwohl 
könnte  dieser  Zustand  den  von  der  Natur 
weniger  freigebig  ausgestatteten  Staaten 
von  ihrem  nationalen  Standpunkte  erwünsch- 

ter  scheinen,    weil   sie   in    demselben    eine 

größere  Bevölkerung  festzuhalten  imstande 
wären,  als  bei  dem  Freihandelssysteme. 
Aber  andererseits  ist  es  auch  leicht  möglich, 
daß  der  Schaden,  den  die  Schutzsysteme  des 
Auslandes  der  inländischen  Volkswirtschaft 
zufügen,  den  Gewinn  aus  den  eigenen  Schutz- 

zöllen wieder  völlig  ausgleicht.  Gerade  wenn 
das  Schutzsystem  wirklich  etwa  auf  die  In- 

dustrie einen  anspornenden  und  fördernden 
Einfluß  ausgeübt  hat,  wird  sich  bald  die 
Notwendigkeit  ergeben,  für  einen  Teil  der 
Mehrproduktion  Absatz  im  Auslande  zu 
suchen,  und  wenn  diese  Bestrebungen  an  den 
fremden  Zollschranken  scheitern,  so  droht 
dem  Inlande  Ueberproduktion  mit  deren 
schlimmen  Folgen,  gegen  die  das  Schutz- 

system machtlos  ist. 
Im  ganzen  ergibt  sich  aus  den  vorstehen- 
den Erwägungen,  daß  die  für  das  Schutz- 

system geltend  gemachten  Gründe  keines- 
wegs genügen,  um  ihm  einen  prinzipiellen 

Vorzug  vor  dem  Freihandelssystem  zu  ver- 
schaffen oder  um  die  Einführung  desselben 

in  einem  Lande,  wo  es  noch  nicht  besteht, 
grundsätzlich  empfehlenswert  erscheinen  zu 
lassen.  Allerdings  reichen  auch  die  ab- 

strakten Argumente  zugunsten  der  Frei- 
handelstheorie nicht  aus,  um  die  ausschließ- 

liche Berechtigung  derselben  als  Norm  für 
die  Handelspolitik  zu  beweisen.  Jene  Theorie 
ist  am  schärfsten  von  Kicardo  formuliert 
worden.  Sie  läuft  auf  den  Nachweis  hinaus, 
daß  ein  Land  A,  das  einem  anderen  B  gegen- 

über in  allen  Produktionszweigen  ungün- 
stiger gestellt  wäre,  dennoch  bei  freiem 

Verkehre  mit  diesem  volkswirtschaftlich 
besser  stehe  als  bei  der  Anwendung  des 
Schutzsystems.  Denn  das  Land  A  würde  im 
ersteren  Falle  sich  auf  die  Erzeugung  der- 

jenigen Waren  beschränken,  die  es  nach  seinen 
eigenen  Produktionsbedingungen  verhält- 

nismäßig am  besten  und  billigsten  liefern 
könnte,  während  es  diejenigen  Waren,  die 
es  selbst  nur  mit  verhältnismäßig  größeren 
Schwierigkeiten  und  Kosten  herstellen  könnte 
mit  geringerem  Arbeitsaufwande  im  Aus- 

tausche gegen  Erzeugnisse  der  ersteren  Art 
vom  Auslande  beziehen  würde.  Ein  solcher 
Austausch  ist  allerdings  nur  möglich,  wenn 
der  Wert  des  Geldes  in  den  beiden  Län- 

dern genügend  verschieden  ist,  insbesondere 
die  Arbeitseinheit  in  A  auf  einem  niedrigeren 
Preise  in  Edelmetall  steht  als  in  B.  Nach 
Ricardo  kommt  eine  solche  Verschiebung 
des  Geldwertes  automatisch  zustande,  in- 

dem beim  Anfange  des  Verkehrs  das  Land  A 
die  aus  B  bezogenen  Waren  nur  mit  barem 
Gelde  bezahlen  kann;  dadurch  erhält  dann 
aber  bald  das  Geld  in  A  einen  so  hohen 

Wert,  daß  die  Waren,  die  es  unter  den  re- 
lativ günstigsten  Bedingungen  herstellen 

kann,  bei  den  nunmehr  bestehenden  Frei- 
handelspreisen ausfuhrfähig  werden.     Aber 
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bei  dieser  Betrachtung  wird  keine  Rücksicht 
genommen  auf  die  schwere  Erschütterung, 
welche  die  ganze  Volkswirtschaft  und  die 
ganze  Vermögensverteilung  des  Landes  A 
durch  die  vorausgesetzte  Erhöhung  des  Geld- 

wertes, d.  h.  die  Herabdrückung  aller  Waren- 
preise und  die  Erschwerung  aller  Schulden- 
lasten erleiden  muß.  Für  ein  neues,  erst  in 

der  Besiedlung  befindliches  Land  mag  jene 
Anpassung  an  den  Verkehr  mit  wirtschaft- 

lich überlegenen  Nationen  sich  leicht  voll- 
ziehen, in  den  alten  Kulturländern  aber  ist 

ein  gewisses  Preisniveau  historisch  gegeben, 
und  es  handelt  sich  praktisch  in  der  Regel 
um  die  Frage,  ob  vorhandene  Schutzzölle 
aufzuheben  seien  oder  auch  ob  neue  einzu- 

führen seien,  wenn  ein  anderes  Land  eine 
große  Ueberlegenheit  in  der  Produktions- 

fähigkeit durch  besondere  Umstände  neuer- 
worben hat,  wie  dies  z.  B.  der  Fall  war  bei 

England  in  der  Periode  der  Einführung  der 
Maschinenindustrie  und  in  der  neuesten  Zeit 

für  die  nordamerikanische  Getreideproduk- 
tion infolge  des  Ausbaues  des  westlichen 

Eisenbahnnetzes. 
Der  praktische  Politiker  wird  unter 

solchen  Umständen  die  Frage,  ob  Freihandel 
oder  Schutzzoll  sicherlich  nicht  nach  dem 
obigen  doktrinären  Schema  ohne  Rücksicht 
auf  die  schweren  Uebel  des  Ueberganges 
entscheiden.  Ueberhaupt  wird  er  genötigt 
sein,  auch  auf  außerwirtschaftliche,  ins- 

besondere nationalpolitische  Rücksichten 
mehr  Wert  zu  legen,  als  es  von  Seiten  der 
abstrakten  Freihandelstheorie  geschieht.  Die 
natürliche  Konsequenz  des  vollen  Frei- 

handels ist  eine  von  allen  nationalen  Unter- 
scheidungen unabhängige  Verteilung  der 

Bevölkerung  innerhalb  des  gesamten  Kultur- 
gebietes nach  Maßgabe  der  durch  Boden- 

beschaffenheit, Klima,  Mineralreichtum,  Ver- 
kehrslage usw.  bestimmten  natürlichen  Pro- 

duktionsbedingungen. Wie  sich  innerhalb 
des  Deutschen  Reiches  infolge  der  freien 
Verkehrsbewegung  die  Bevölkerung  —  und 
zugleich  auch  das  Kapital  —  immer  mehr 
in  den  Provinzen  mit  den  besten  Wirtschafts- 

grundlagen zusammendrängt,  während  sie 
in  anderen  Landesteilen  relativ  oder  sogar 
absolut  abnimmt,  so  würde  in  einem  ganz 
Europa  umfassenden  Freihandelsgebiet  die 
Tendenz  zu  einer  ähnlichen  Verschiebung 
der  Arbeitskräfte  hervortreten.  Allerdings 
würde  die  Vaterlandsliebe,  der  Heimatsinn, 
auch  die  natürliche  Trägheit  der  Menschen 
sowie  die  aus  der  Verschiedenheit  der 
Sprachen  entstehenden  Schwierigkeiten  jener 
Tendenz  entgegenwirken,  aber  gerade  da- 

durch würde  in  den  weniger  begünstigten 
Gebieten,  die  also  eigentlich  einen  Teil  ihrer 
Arbeitskräfte  abgeben  müßten,  der  schwere 
Druck  der  freihändlerischen  Konkurrenz, 
der  Verschuldung  an  das  Ausland,  und  das 

Uebel  der  relativen  Uebervölkerung  fühlbar 
werden. 

Um  so  eher  könnte  es  daher  berechtigt 
erscheinen,  wenn  ein  Staat  zur  Wahrung 
seiner  nationalen  Interessen,  falls  diese  bei 
der  dem  Freihandelssysteme  entsprechenden 
Neuverteilung  der  Bevölkerung  bedroht 
würden,  die  natürliche  Reaktion  gegen  die 
letztere  durch  protektionistische  Maßregeln 
unterstützte.  Die  Frage  würde  wieder  nur 
die  sein,  wieweit  der  erstrebte  Zweck  auf 
diesem  Wege  wirklich  und  nachhaltig  er- 

reicht werden  könnte. 

So  zeigt  sich  immer  wieder,  daß  die  Ent- 
scheidung über  Freihandel  oder  Schutz- 

system nicht  nach  abstrakten  Theorien, 
sondern  nur  nach  den  besonderen  für  jedes 
Land  vorliegenden  Bedingungen  gefällt  wer- 

den kann.  Der  Freihandel  erscheint  aller- 
dings immer  als  das  naturgemäße  System, 

und  die  gewaltige  Macht  der  modernen  Ver- 
kehrsmittel wirkt  offenbar  in  seinem  Sinne 

und  wird  ihm  bei  ungestörter  Entwicklung 
der  menschlichen  Kultur  schließlich  den 

Sieg  verschaffen.  Die  Freihandelspolitik  ge- 
stattet dem  Staate,  sich  gegen  die  wirtschaft- 
lichen Interessengruppen  neutral  zu  ver- 
halten, während  eine  der  mißlichsten  Seiten 

der  Schutzpolitik  darin  besteht,  daß  die 
materiellen  Interessen  im  Staatsleben  und 
Parteiwesen  eine  übermächtige  Rolle  spielen, 
wobei  dann  immer  die  einen  auf  Kosten  der 

anderen  Vorteile  erringen,  da  eine  gleich- 
mäßige Befriedigung  aller  nicht  möglich  ist. 

Praktisch  dürfte  für  noch  im  jugendlichen 
Wachstum  befindliche  Länder,  die  noch  freie 

Wahl  haben,  der  Freihandel  die  empfehlens- 
werteste Politik  sein,  trotz  des  von  den  Ver- 
einigten Staaten  gegebenen  Beispiels  des 

Gegenteils.  Sie  verzichten  damit  allerdings 
auf  die  vorzeitige  Züchtung  einer  großen 
Industrie,  vermeiden  aber  auch  die  Ent- 

stehung eines  Fabrikproletariats  und  können 
ihre  ganze  wirtschaftliche  Kraft  auf  die  volle 
Ausnutzung  des  Bodens  und  der  Natur- 

schätze verwenden,  indem  sie  die  Maschinen 
und  sonstigen  Hilfsmittel  dazu  unter  den 
günstigsten  Bedingungen  aus  den  weiter 
fortgeschrittenen  Industrieländern  beziehen. 
—  In  entwickelten  Industriestaaten  ist  da- 

gegen nicht  zu  vergessen,  daß  der  Zollschutz 
einen  Anreiz  zur  Beseitigung  der  inländischen 
Konkurrenz  hervorruft  und  dadurch  die 
ohnehin  vorhandene  Tendenz  der  Konzen- 

tration durch  Kartellierung,  Vertrustung, 
vertikale  Kombination  künstlich  gesteigert 
wird. 

Wo  von  altersher  Schutzzölle  bestehen, 
haben  sich  alle  Verhältnisse  ihnen  angepaßt 
und  ihre  Aufhebung  darf  jedenfalls  nur  mit 
Vorsicht  erfolgen,  auch  nicht  aus  bloß  dok- 

trinären Gründen,  sondern  nur  wegen  be- 
stimmt nachgewiesener,  überwiegend  schäd- 
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lieber  Wirkungen  einzelner  Zölle  oder  als 
Gegenleistung  für  handelspolitische  Zuge- 

ständnisse anderer  Staaten.  Die  Einfüh- 
rung neuer  Schutzzölle  dagegen  läßt  sich  nur 

unter  besonderen  Umständen  rechtfertigen, 
nämlich  einesteils  als  Notstandsmaßregel, 
wenn  ein  wichtiger  Produktionszweig  durch 
eine  neu  auftretende  übermächtige  Kon- 

kurrenz in  dem  Maße  bedroht  würde,  daß 
eine  große  Anzahl  der  im  Lande  bestehenden 
Unternehmungen  der  betreffenden  Art  sich 
ohne  Schutz  voraussichtlich  nicht  mehr 
würde  halten  können  und  daher  eine  Ver- 

mögenszerrüttung weiter  Kreise  in  Aussicht 
stände.  Anderenteils  erscheint  ein  Schutzzoll 

auch  als  Ausgleichung  für  eine  sozialpoli- 
tische Belastung  zulässig,  die  den  einhei- 

mischen Produzenten  auferlegt  ist,  für  die 
ausländischen  Konkurrenten  aber  nicht  be- 

steht. In  diesem  Falle  entspricht  der  Zoll 
durchaus  dem  Finanzzoll,  der  als  Aequi- 
valent  für  eine  ein  inländisches  Erzeugnis 
belastende  Verbrauchssteuer  von  den  gleich- 

artigen auswärtigen  Waren  erhoben  wird, 
vorausgesetzt,  daß  dieser  sozialpolitische 
Zoll  über  die  wirkliche  Belastung  der  in- 

ländischen Produktion  nicht  hinausgeht. 
Als  vorübergehende  Maßregeln  können  end- 

lich auch  Kampfzölle  zweckmäßig  sein,  wenn 
es  nämlich  mit  deren  Hilfe  wirklich  gelingt, 
andere  Staaten  zur  Aufhebung  von  Ver- 

kehrserschwerungen zu  bestimmen. 
Im  allgemeinen  darf  man  übrigens  die 

Wirkung  der,  Schutzzölle  auf  die  Gesamt- 
lage der  Volkswirtschaft  weder  in  dem  einen 

noch  in  dem  anderen  Sinne  überschätzen. 
Sie  können  einzelnen  Klassen  von  Produ- 

zenten einen  ungewöhnlich  hohen  Gewinn 
verschaffen,  der  schließlich  aber  infolge  der 
zunehmenden  inneren  Konkurrenz  wieder 
herabgedrückt  wird.  Manche  können  sich 
zeitweise  der  Masse  der  Konsumenten  emp- 

findlich fühlbar  machen,  wie  namentlich  die 
Getreidezölle  bei  schlechter  Ernte  im  In- 
lande.  Im  ganzen  aber  findet  auf  die  Dauer 
eine  gewisse  Ausgleichung  der  Interessen 
(und  auch  der  Löhne)  statt,  wobei  sich  für 
die  geschützten  Waren  eine  besondere,  dem 
Lande  eigentümliche  Preisstellung  ergibt. 
Dann  aber  zeigt  sich,  daß  das  allgemeine 
Preisniveau  des  geschützten  Landes  sich  im 
wesentlichen  stets  parallel  mit  dem  der  frei- 

händlerischen Länder  auf  und  nieder  bewegt, 
also  durchaus  in  Abhängigkeit  von  den  all- 

gemeinen wirtschaftlichen  Konjunkturen 
bleibt.  So  trat  der  wirtschaftliche  Nieder- 

gang in  den  Jahren  1873—1879  unabhängig von  Schutzzoll  und  Freihandel  in  allen 
Ländern  hervor.  Die  Besserung  in  der  Lage 
der  deutschen  Industrie,  die  1879  bemerkbar 
wurde,  ist  nicht  durch  den  Wechsel  der 
Handelspolitik  zu  erklären,  da  in  dem  frei- 

händlerischen   England   wie    auch   in    dem 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Auf] 

schutzzöllnerischen  Amerika  eine  ähnliche 
günstige  Wendung  schon  vor  dem  Erlaß 
des  deutschen  TarifG.  v.  15./VII.  1879  ein- 

getreten war.  In  den  80  er  Jahren  finden  wir 
wiederum  in  allen  Ländern,  welches  auch 
die  Richtung  ihrer  Handelspolitik  sein 
mochte,  eine  rückgängige  Bewegung  der 
Volkswirtschaft,  auf  die  in  den  Jahren  1888 
und  1889  ein  ebenso  allgemein  verbreiteter 
kurzer  Aufschwung  und  dann  wieder  ein 
allgemeiner  Rückschlag  folgte.  Eine  neue 
Besserung  trat  unabhängig  von  aller  Zoll- 

politik 1896  ein,  die  am  Ausgange  des  Jahr- 
hunderts die  Industrie,  namentlich  auch  die 

deutsche,  in  eine  ungewöhnlich  glänzende 
Lage  versetzte.  Nach  der  Krise  von  1901 
bis  1903  setzte  sich  diese  internationale 
Aufwärtsbewegung  fort,  unterbrochen  durch 
die  Stockung  von  1907/09,  bis  1913,  wo  aber- 

mals ein  Erlahmen  begann.  Es  ist  ein- 
leuchtend, daß  die  Solidarität  des  Wirt- 

schaftslebens der  Kulturwelt  als  notwendige 
Folge  der  modernen  Entwicklung  des  Ver- 

kehrswesens immer  mehr  zunehmen  mußte, 
bis  die  Katastrophe  des  Weltkriegs  das 
Wirtschaftsleben  auf  dem  ganzen  Erdball 
umstürzte  und  weiterhin  allgemeine  Leiden 
hervorrufen  muß,  solange  die  Solidarität  des 
Wirtschaftslebens  der  Völker  mit  Füßen  ge- 

treten wird.  Theoretisch  ist  ohne  Zweifel 

diejenige  Handelspolitik  am  empfehlens- 
wertesten, die  auf  vertragsmäßigem  Wege 

allmählich  zwischen  den  im  ganzen  auf  einer 
gleichen  wirtschaftlichen  Stufe  stehenden 
Völkern  die  künstlichen  Hemmungen  des 
Verkehrs  erniedrigt  und  sie  schließlich  viel- 

leicht ganz  beseitigen  kann.  Die  Pläne  einer 
die  mitteleuropäischen  Staaten  oder  sogar 
ein  noch  größeres  Gebiet  umfassenden 
Zolleinigung,  wie  sie  mehrfach  vorge- 

schlagen worden  ist,  liegen  heute  ferner 
als  je.  Aber  auch  die  verbreitete  Vor- 

stellung der  sich  in  sich  selbst  genügenden 
Riesenreiche  wird  sich  nicht  verwirk- 

lichen, da  auch  sie  den  weltwirtschaft- lichen Verkehr  nicht  entbehren  können. 
Zurzeit  deutet  sich  vielmehr  deren  wirt- 

schaftliche Hegemonie  über  die  übrige  Kultur- 
weit  an.  —  Ueber  die  Beschränkungen  des 
auswärtigen  Handels  aus  polizeilichen  Grün- 

den vgl.  die  Artt.  „Ausfuhrzölle  und  Aus- 
fuhrverbote" sowie  „Einfuhrverbote". 
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Handelsschulwesen 
s.  Kaufmännisches  Untemchtswesen. 

Handelsstatistik. 

1.  Begriff  und  Aufgabe  der  Handelsstatistik. 
2.  Aufbau   und  Gliederung  der  Handelsstatistik. 
3.  Die  statistische  Erfassung  und  Ausbeutung 
des  Materials.  4.  Ergebnisse  der  Handels  - Statistik. 

1.  Begriff  und  Aufgabe  der  Handels- 
statistik. Unter  Handelsstatistik  versteht  man 

gemeinhin  nur  die  Statistik  des  auswär- 
tigen Handels,  also  des  Handels,  der  über 

die  Grenzen  des  eigenen  Landes  hin  ausreicht. 
Das  ist  eine  im  Wesen  des  Handels  nicht 
begründete  Begriffsbeschränkung.  Denn  wie 
man  volkswirtschaftlich  den  Handel  in 
Binnenhandel  und  Außenhandel  scheidet, 
so  sollte  es  auch  eine  Statistik  des  Binnen- 
und  Außenhandels  geben.  Daß  dies  nicht 
der  Fall  ist,  liegt  daran,  daß  der  innere  Handel 
statistisch  sehr  schwer  und,  wenn  überhaupt, 
nur  sehr  unvollständig  zu  erfassen  ist.  Eini- 

germaßen unterrichtet  sind  wir  nur  über  die 
Warenbewegung,  die  die  Grenzen  des  eigenen 
Staates  bzw.  des  Zollverbandes  überschreitet. 
Die  Statistik  der  Einfuhr,  Ausfuhr  und 
Durchfuhr  von  Waren  (einschl.  Edelmetalle) 
über  die  Grenzen  des  Staatswesens  bezeich- 

nen wir  dann  kurzweg  mit  Handelsstatistik. 
Die  Aufgabe  der  Handelsstatistik  ist 

also,  uns  Aufschluß  zu  geben  über  die  Waren- 
bewegung, die  über  die  Grenzen  eines  Staates 

hin  ausreicht.  Dies  kann  in  einem  engeren 
und  in  einem  weiteren  Sinne  aufgefaßt  wer- 

den. Man  kann  einmal  von  der  Handels- 
statistik weiter  nichts  verlangen,  als  daß 

sie  uns  die  nackten  Kaufverträge,  die  zwi- 
schen zwei  Angehörigen  verschiedener  Län- 

der geschlossen  werden,  klarlegt.  An  die 
Handelsstatistik  ist  also,  wie  Flodström, 
der  extreme  Vertreter  dieser  Richtung,  sagt, 
die  Forderung  zu  stellen,  „daß  jede  Waren- 

partie, die  in  der  Statistik  eines  gewissen 
Landes  als  nach  einem  anderen  gewissen 
Lande  exportiert  angegeben  worden  ist,  in 
der  Statistik  des  letzteren  Landes  als  aus 

dem  vorigen  importiert  wiedergefunden  wer- 
den soll".  Die  Handelsstatistik  verzichtet 

damit  bewußt  auf  eine  Erkenntnis  der  den 
Handel  im  eigentlichen  Sinne,  d.  h.  den 
Kauf  und  Verkauf  der  Waren  begleitenden 
volkswirtschaftlichen  Umstände,  insonder- 

heit also  auf  die  Erfassung  der  Transport- 
wege, der  Orte,  wo  die  Waren  produziert 

oder  konsumiert  werden.  Zwar  wird  von 

jener  Richtung  nicht  der  Wert  obiger  Nach- 
weise verkannt,  wohl  aber  betont,  daß  diese 

nicht  Sache  der  Handelsstatistik  seien. 
Dieser  Auffassung  steht  eine  andere  gegen- 

über, die  der  Handelsstatistik  weit  umfang- 
reichere Aufgaben  zuweist.  Danach  soll  uns 

die  Handelsstatistik  nicht  nur  über  den 

Handel  im  eigentlichen  Sinne,  d.  h.  die  Kauf- 
und Verkaufsverträge  der  Angehörigen  zweier 
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Völker,  Aufschluß  geben,  sondern  auch  über 
die  allgemeinen  wirtschaftlichen  Be- 

ziehungen, die  jenen  Verträgen  zugrunde 
liegen.  Ja,  dieser  Punkt  wird  als  der  wich- 

tigere angesehen.  Wir  wollen  wissen,  woher 

die  eingeführten  "Waren  stammen,  in  welchem Lande  sie  erzeugt  sind,  und  ebenso  wollen 
wir  erfahren,  wohin,  in  welches  Land  die 
ausgeführten  Waren  gehen,  um  persönlich 
und  technisch  konsumiert  zu  werden.  Doch 
auch  die  Kenntnis  der  Länder,  die  die  Waren 
passieren,  ehe  sie  in  das  letzte  Verbrauchs- 

land kommen,  ist  von  Wichtigkeit;  die  Han- 
delsstatistik soll  uns  also  auch  über  die 

Transportwege  Aufschluß  geben.  Die  Kennt- 
nis dieser  Vorgänge  ist  nicht  nur  in  wissen- 

schaftlicher, sondern  auch  in  wirtschaftlicher 
Hinsicht  von  großer  Bedeutung.  Daß  die 
Wissenschaft  ein  Literesse  daran  hat,  zu  er- 

fahren, welches  die  Erzeugungs-  und  Kon- 
sumtionsländer der  Waren  sind,  welche 

Länder  an  der  Durchfuhr  beteiligt  sind,  liegt 
auf  der  Hand.  Wissenschaftlich  wenig  be- 

friedigend wäre  z.  B.  die  Feststellung,  daß 
Deutschland  so  und  soviel  Mengen  Kaffe 
oder  Baumwolle  aus  Holland  oder  England 
eingeführt  hat.  In  praktischer  wirtschaft- 

licher Hinsicht  ist  dies  aber  nicht  minder  der 
Fall.  Zweck  der  Handelsstatistik  ist  hier, 
geeignete  Unterlagen  für  sachgemäße  Wirt- 

schaft s-  und  handelspolitische  Maßnahmen 
zu  liefern.  Dies  kann  nur  geschehen,  wenn 
man  möglichst  eingehend  über  Herkunft, 
Bestimmung  und  Transportwege  der  Waren 
unterrichtet  ist.  Erst  auf  die  einwandfreie 
Kenntnis  dieser  Zahlen  hin  wird  der  einzelne 
Staat  in  der  Lage  sein  zu  ermessen,  welche 
Handelsverträge  er  einzugehen  hat,  wie  diese 
zu  gestalten  sind,  welche  Schutzzölle  und  in 
welcher  Höhe  solche  zu  errichten  sind  und 
ähnliche  Maßnahmen  mehr. 

Li  dieser  Hinsicht  wäre  es  von  großem 
Wert,  wenn  die  Handelsstatistik  noch  einen 
Schritt  weiter  gehen  könnte  und  nicht  nur 
Kenntnis  gäbe  von  dem  ursprünglichen  Her- 

kunftsland der  eingeführten  Waren,  sondern 
auch  unterrichten  würde  über  die  inlän- 

dischen Bezirke,  in  denen  diese  Waren 
persönlich  oder  technisch  konsumiert  werden, 
und  andererseits  bei  den  ausgeführten  Waren 
nicht  nur  den  ausländischen  Verbrauchsort, 
sondern  auch  den  inländischen  Erzeu- 

gungsbezirk feststellen  würde.  Man  er- 
hielte dann  ein  Bild  von  den  Konsumtions- 

zentren eingeführter  und  den  Produk- 
tionszentren ausgeführter  Waren.  Diese 

Kenntnis  hätte  weit  mehr  als  ein  wirtschafts- 
geographisches Interesse.  Eine  solche  Sta- 

tistik würde  —  vorausgesetzt,  daß  sie  ein- 
wandfrei durchführbar  wäre  —  erstens 

durch  die  Nachweisung,  nach  welchem  Kon- 
sumsort die  eingeführte  Ware  geht,  die  wirt- 

schaftlichen  Verhältnisse  in   den   Bezirken, 

die  ausländische  Rohstoffe  verarbeiten,  klar- 
legen helfen,  also  ein  Urteil  über  die  Bedeu- 
tung der  industriellen  Bezirke  für  das  ge- 
samte Wirtschaftsleben  gestatten.  Sie  könnte 

sich  so  zu  einer  „industriellen  Konsumtions- 
statistik" auswachsen,  die  anzeigte,  in  wel- cher Weise  und  in  welchem  Maße  in  den  ein- 

zelnen Beziiken  des  Landes  die  auslän- 
dischen Rohstoffe  technisch  konsumiert  wür- 

den. Von  nicht  minderer  Bedeutung  wäre 
zweitens  der  Nachweis,  woher  die  ausge- 

führten Waren  stammen.  Es  wäre  von 
außerordentlichem  Wert  zu  wissen,  aus  wel- 

chen Bezirken  die  Erzeugnisse  der  Verede- 
lungsindustrie stammen,  wie  sich  die  Be- 

zirke im  einzelnen  entwickeln,  ob  die  Aus- 
fuhr der  Fabrikate  innerhalb  der  einzelnen 

Beziike  sich  erhöht  oder  zurückgeht,  ob 
andere  Bezirke  sich  als  Au sf uhrbezirke  auf- 

tun und  auswachsen.  Darüber  aber  könnte 
die  Handelsstatistik  in  der  vorgeschlagenen 
Form  belehren.  Sie  könnte  auf  diese  Weise 

zu  einer  „Produktionsstatistik"  werden,  die weit  mehr  über  die  Produktivkraft  eines 
Volkes  auszusagen  vermöchte  als  die  bis- 

herige Produktionsstatistik  und  die  von 
außerordentlichem  Wert  bei  Beurteilung 
handelspolitischer  Maßnahmen  wäre.  Frei- 

lich grilfe  damit  die  Handelsstatistik  über 
den  Rahmen  ihrer  engsten  Aufgaben  hinaus. 
Dieser  Umstand  sollte  aber  nicht  hindern, 
ihr  das  angegebene  Gebiet  zuzuweisen,  wenn 
wertvolle  Erkenntnis  gewonnen  werden  kann. 
Schwerer  wiegt  schon  der  Einwand,  daß  die 
statistische  Erfassung  der  inländischen  Kon- 
sumtions-  und  Produktionszentren  nicht 
leicht  ist  und  infolge  statistisch-technischer 
Schwierigkeiten  scheitern  kann.  Hiervon 
soll  später  die  Rede  sein. 

Die  Feststellung  der  die  Grenzen  über- 
schreitenden Waren  kann  einmal  nach 

Mengen,  zum  anderen  nach  dem  Wert  der 
Waren  erfolgen.  Die  Kenntnis  der  ein-  und 
ausgeführten  Mengen  ist  in  erster  Linie 
wichtig,  und  zwar  insbesondere  für  den  Pro- 

duzenten der  betreffenden  Waren.  Dieser 
will  und  muß  wissen,  welche  Mengen  des 
Rohmaterials,  das  er  für  seine  Fabrikation 
gebraucht,  eingeführt  werden,  wieviel  Fertig- 
fabrikate  der  betreffenden  Branche  aus-  und 
eingeführt  werden,  um  darauf  seine  Kalku- 

lationen aufbauen  zu  können.  Die  Fest- 
stellung der  Mengen  kann  erfolgen  nach  dem 

Gewicht  und  nach  der  Stückzahl.  Die 
Erhebung  nach  dem  Gewicht  ist  zweifellos 
die  eingehendere,  da  sie  uns  ein  genaues  Bild 
der  eingeführten  und  ausgeführten  Waren 
vermittelt.  Sie  ist  aber  nicht  in  allen  Fällen 

möglich.  Dann  erfolgt  die  Feststellung  — 
wie  z.  B.  bei  der  Vieh-Ein-  und  -Ausfuhr  — 
nach  der  Stückzahl.  Eine  wertvolle  Ergänzung 
erfährt  die  Mengenfeststellung  durch  die 
Wertermittlung    der  Waren.     Diese    ist 

7* 
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für  eine  Handelsstatistik,  die  den  Anforde- 
rungen der  gegenwärtigen  Zeit  entsprechen 

will,  unerläßlich.  Denn  nicht  die  ein-  bzw. 
ausgeführte  Menge  einer  Ware,  sondern  ihr 
Wert  ist  in  volkswirtschaftlicher  Hinsicht 

das  Bedeutungsvollste.  Soll  die  Handels- 
statistik Unterlagen  für  wirtschafts-  und 

handelspolitische  Maßnahmen  liefern,  so  muß 
sie  neben  der  Menge  stets  die  Werte  der  be- 

treffenden Waren  oder  Warengattungen  ent- 
halten, dadurch  erst  gewinnt  man  ein  Bild 

von  dem  Einfluß  des  auswärtigen  Handels 
auf  die  eigene  Volkswirtschaft,  wie  auch  auf 
diese  Weise  erst  der  Anteil,  den  die  ein- 

zelnen Warengattungen  an  der  Gesamtheit 
haben,  hervortritt.  Freilich  ergeben  sich 
hierbei  ganz  andere  Schwierigkeiten  als  bei 
der  Mengenermittlung.  Diese  ist  in  den 
meisten  Fällen  ohne  Mühe  einwandfrei  fest- 

zustellen. Bei  der  Wertermittlung  ist  man 
dagegen  auf  die  Angaben  der  Exporteure  und 
Importeure  angewiesen,  vielfach  wird  man 
sich  auch  nur  mit  Schätzungen  begnügen 
müssen.  Ueber  die  hier  einzuschlagenden 
Methoden  wird  weiter  unten  berichtet  werden. 

Weitere  Aufgaben  der  Handelsstatistik 
sind  die  Feststellung  der  Warengattungen 
und  die  Klassifizierung  der  Waren,  ferner 
die  Ermittlung  des  Herkunfts-  und  Be- 

stimmungslandes. Eine  sachgemäße 
systematische  Einteilung  der  Waren  ist  in 
mehrfacher  Hinsicht  von  Bedeutung,  und 
zwar  zunächst  zur  genaueren  Kenntnis  der 
Art  der  Ein-  und  Ausfuhr.  Hierbei  ist  es 
durchaus  nicht  gleichgültig,  in  welcher 
Weise  die  einzelnen  Waren  zu  Gruppen  und 
Gattungen  zusammengefaßt  werden.  Im 
großen  und  ganzen  lehnt  sich  das  stati- 

stische Warenverzeichnis  an  den  Zoll- 
tarif an,  und  dies  hat  sich  auch  im  allge- 

meinen als  zweckmäßig  erwiesen.  Dann  aber 
ist  zu  fordern,  daß  auch  der  Zolltarif  den 
handelsstatistischen  Forderungen  Rechnung 
trägt.  Eine  nur  alphabetische  Anordnung 
der  Waren,  wie  sie  in  Deutschland  bis  1906 
bestand,  dürfte  keineswegs  genügen.  Des- 

halb ist  man  auch  im  genannten  Jahre  davon 
abgewichen  und  hat  nach  sachlichen  Ge- 

sichtspunkten die  Waren  in  19  Gruppen,  die 
zum  Teil  wiederum  in  Untergruppen  zer- 

fallen, zusammengefaßt.  Dadurch  erhält 
man  erst  ein  einheitliches  Gesamtbild  von  der 
Art  der  Ein-  und  Ausfuhr,  besonders  des  An- 

teils, den  Agrarprodukte,  industrielle  Roh- 
stoffe, Halbfabrikate,  fertige  Waren,  Gold 

und  Silber,  gemünzt  und  nicht  gemünzt,  an 
der  Warenbewegung  haben.  Im  volkswirt- 

schaftlichen Interesse  läge  weiterhin  eine 
Scheidung  der  fertigen  Waren  nach  dem  Maße 
der  in  ihnen  enthaltenen  Arbeit,  um  den 
eigenen  Arbeitsanteil  zu  erkennen,  der  in 
Gestalt  von  Waren  in  andere  Länder  geht, 
und  andererseits  den  fremden  Arbeitsanteil. 

der  in  die  eigene  Volkswirtschaft  dringt. 
Diese  Kenntnis  könnte  wertvolle  Fingerzeige 
für  handelspolitische  Maßnahmen  geben; 
denn  die  Ausfuhr  der  Waren  ist  am  ren- 

tabelsten, in  denen  im  Verhältnis  zum  Roh- 
stoff der  in  ihnen  enthaltene  Arbeitsanteil  ein 

großer  ist,  während  umgekehrt  die  Einfuhr 
solcher  Waren  die  Produktivität  der  eigenen 
Volkswirtschaft  schmälern  kann.  Die  sta- 

tistisch-technischen Schwierigkeiten,  die  hier- 
bei zu  überwinden  sind,  sollen  freilich  keines- 

wegs verkannt  werden. 
Nicht  minder  bedeutungsvoll  ist  eine 

sachgemäße  Warenklassifikation  für  die 
Ermöglichung  internationaler  Vergleiche. 
Auf  die  diesbezüglichen  Vorschläge  von 
Dr.  Otto  Ritter  Bazant  v.  Hegemark  in 
seiner  kleinen  Schrift:  „Das  Problem  der 
Ei  Stellung  einer  internationalen  einheit- 

lichen Warenklassifikation  in  den  Zolltarifen 

und  Zollstatistiken"  sei  hier  nur  hingewiesen, ohne  daß  des  Raumes  halber  auf  das  Nähere 

eingegangen  werden  kann.  Endgültig  ein- 
wandfrei könnte  diese  Materie  nur  durch 

internationale  Vereinbarungen  geregelt  wer- den. 

Von  den  Herkunfts-  und  Bestim- 
mungsländern war  oben  schon  die  Rede. 

Hier  hat  man  bei  der  Einfuhr  zu  scheiden: 
1.  Das  Land,  aus  dem  die  Ware  zunächst 
und  unmittelbar  kommt;  2.  das  Produktions- 
(Erzeugungs-)land  dieser  Ware;  3.  die  Län- 

der, die  weiterhin  am  Handel  dieser  Waren 
beteiligt  sind. 

Bei  der  Ausfuhr  sind  zu  unterscheiden: 
1.  Das  Land,  nach  dem  die  Ware  zunächst 
gebracht  wird;  2.  das  Land,  in  welchem  sie 
endgültig  (persönlich  oder  technisch)  kon- 

sumiert wird;  3.  die  Länder,  die  weiterhin 
als  Durchfuhrländer  (Verkaufsländer)  in 
Frage  kommen. 

Wie  schon  erwähnt,  wird  man  der  Han- 
delsstatistik die  Aufgabe  zuweisen  müssen, 

nicht  nur  das  letzte  Herkunftsland  bzw.  (bei 
der  Ausfuhr)  das  nächste  Land,  in  das  die 
Waren  gehen,  ;u  ermitteln,  sondern  die 
Waren  auf  ihren  Transportwegen  weiterhin 
zu  verfolgen,  um  festzustellen,  aus  welchem 
Ursprungsland  die  eingeführten  Waren  kom- 

men, in  welches  Verbrauchsland  die  ausge- 
führten Güter  gehen  und,  wenn  möglich, 

auch,  welche  Länder  außerdem  noch  als 
Handelsländer  in  Betracht  kommen.  Diese 
Kenntnisse  sind  in  volkswirtschaftlicher  und 

wirtschaftspolitischer  Hinsicht  von  beson- 
derer Wichtigkeit,  denn  die  Angaben  allein 

des  letzten  Herkunfts-  bzw.  ersten  Bestim- 
mungslandes würden  in  vielen  Fällen  ein 

ganz  falsches  Bild  von  den  wirtschaftlichen 
Beziehungen  der  Länder  untereinander  geben 
und  damit  auch  von  ihrer  weltwirtschaft- 

lichen Verpflichtung.  Die  Handelsstatistiken 
der  einzelnen  Länder  bemühen  sich,  auch 
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hier  Klarheit  zu  schaffen;  bei  dem  Neubau 
der  deutschen  Handelsstatistik  im  Jahre  1906 
wurde  dieser  Forderung  Rechnung  getragen, 
und  es  erschienen  in  der  Statistik  seitdem 
nicht  mehr  größere  Posten  Baumwolle, 
Kaffee  usw.  als  aus  Großbritannien,  den 
Niederlanden  oder  Belgien  kommend.  Zweck- 

mäßig wird  man  die  Herkunfts-  und  Be- 
stimmungsländer vielfach  noch  schärfer  spe- 

zialisieren ;  namentlich  bei  größeren  Ländern 
genügt  es  nicht,  nur  das  ganze  Land  anzu- 

geben, sondern  hier  wird  die  Ein-  und  Aus- 
fuhr aus  den  einzelnen  Teilen  des  betreffen- 
den Landes  ersichtlich  zu  machen  sein.  So 

trennt  z.  B.  die  englische  Handelsstatistik 
die  Aus-  und  Einfuhr  nach  und  von  den 
Vereinigten  Staaten  in  solche  nach  und  von 
der  atlantischen  und  der  pazifischen  Küste. 
Die  wirtschaftlichen  Beziehungen  der  Länder 
zueinander  treten  durch  solche  Differen- 

zierung noch  schärfer  hervor. 
2.  Aufbau  und  Gliederung  der  Handels- 

statistik. Wie  muß  die  Handelsstatistik 
aufgebaut  und  gegliedert  sein,  um  die  im 
vorstehenden  skizzierten  Aufgaben  erfüllen 
zu  können?  —  Zunächst  hat  die  Handel- 

st atistik  der  Tatsache,  daß  ein  wenn  auch 
nur  kleiner  Teil  der  eingeführten  Waren  nicht 
im  Inland  verbleibt,  sondern  unverändert 
wieder  ausgeführt  wird,  Rechnung  zu  tragen. 
Es  müssen  also  bei  der  Einfuhr  der  Waren 
diejenigen,  die  für  den  eigenen  Verbrauch, 
einerlei,  ob  für  den  persönlichen  oder  tech- 

nischen (Veredlung)  bestimmt  sind,  scharf 
von  den  Waren,  die  unverändert  wieder  aus- 

geführt werden,  getrennt  werden.  Bei  der 
Ausfuhr  hat  mau  zu  scheiden  die  Waren,  die 
aus  eigener  Gütererzeugung  stammen 
bzw.  die  im  Inland  veredelt  sind,  von  den 
eingeführten  Waren,  die  unverändert  aus- 

geführt werden.  Auf  diese  reinliche  Schei- 
dung kommt  viel  an;  denn  nur  auf  solche 

Weise  erhält  man  ein  klares  Bild  von  dem 
Handel,  an  dem  die  eigene  Volkswirtschaft 
unmittelbar  und  am  stärksten  interessiert 
ist  (Spezialhandel,  Sonderhandel).  Sämtlicher 
anderer  Handel  steht  als  Zwischenhandel 
oder  Durchfuhr  erst  in  zweiter  Reihe.  Die 
durchgeführten  Waren  wird  man  wieder 
scheiden  können:  einmal  in  unmittelbar 
durchgeführte  (als  Durchfuhr  angemeldete) 
Waren  und  solche,  die  erst  nach  Niederlagen 
gehen  und  von  dort  nach  einiger  Zeit  wieder 
ausgeführt  werden  (unmittelbare  Durch- 

fuhr); zweitens  in  Durchfuhr  für  Rechnung 
eines  Liländers  (Zwischenhandel)  und  Durch- 

fuhr für  Rechnung  eines  Ausländers  (Durch- 
fuhr im  eigentlichen  Sinne).  Diese  letztere 

Scheidung  ist  die  volkswirtschaftlich  wich- 
tigste, während  der  ersteren  ein  mehr  for- 
maler Gesichtspunkt  zugrunde  liegt. 

Es  ergibt  sich  somit  eine  große  Drei- 
teilung :  1.  Einfuhr  für  den  eigenen  Verbrauch 

einschl.  Veredlung;  2.  Ausfuhr  eigener 
einschl.  veredelter  Erzeugnisse;  3.  Durch- 

fuhr im  weiteren  Sinne  (d.  h.  einschl.  des 
Zwischenhandels).  Die  Durchfuhr  ist  dann 
wieder  doppelt  unterzuteilen  in  unmittelbare 
und  mittelbare,  für  Rechnung  eines  In-  oder 
Ausländers. 

Diesem  Idealschema  suchen  die  Handels- 
statistiken der  einzelnen  Länder  nahezu- 

kommen, ohne  jedoch  ihre  Absicht  gänzlich 
zu  verwirklichen.  Die  deutsche  Handels- 

statistik unterscheidet:  Generalhandel,  Ge- 
samteigenhandel und  Spezialhandel.  Der 

Generalhandel  umfaßt  die  gesamte  Ein- 
und  Ausfuhr  ohne  Rücksicht  auf  Bestim- 

mungszweck oder  Herkunft  der  Waren,  so- 
mit also  auch  die  Durchfuhr.  Unter  dem 

Gesamteigenhandel  wird  der  General- 
handel ausschließlich  der  unmittelbaren  (an- 

gemeldeten) Durchfuhr  verstanden.  Der 
Spezialhandel  umfaßt:  die  Einfuhr  in  den 
freien  Verkehr  aus  dem  Ausland  sowie  aus 
Freibezirken,  Zollausschlüssen,  Niederlagen, 
Konten  usw.,  ferner  die  Einfuhr  zur  Verede- 

lung (einschl.  der  Be-  und  Verarbeitung  im 
Freihafen  Hamburg)  auf  inländische  Rech- 

nung, sowie  die  Einfuhr  in  die  Zollausschlüsse 
zum  Verbrauch  und  die  Verbringung  von 
Schiffsbedarf  an  ausländischen  Waren  auf 
ausgehende  deutsche  Schiffe.  In  der  Aus- 

fuhr umschließt  der  Spezialhandel:  die  Aus- 
fuhr aus  dem  freien  Verkehr  nach  dem  Aus- 

lande, einschl.  der  unter  amtlicher  Be- 
wachung ausgehenden,  einer  Verbrauchs- 

oder Stempelabgabe  unterliegenden  inlän- 
dischen Waren  (Bier,  Branntwein,  Essig- 
säure, Leuchtmittel,  Salz,  Schaumwein, 

Spielkarten,  Tabak,  Zucker,  Zündwaren), 
die  Ausfuhr  nach  der  Veredlung  auf  in- 

ländische Rechnung,  ferner  die  Ausfuhr  der 
im  Freihafen  Hamburg  auf  inländische  Rech- 

nung hergestellten  Waren. 
Diese  Einteilung  entspricht  nicht  ganz 

dem  oben  aufgestellten  Idealschema.  Der 
Spezialhandel  sollte  in  der  Einfuhr  nur  die 
Waren  aufweisen,  die  zum  Verbrauch  oder 
zur  Veredlung  in  die  eigene  Volkswirtschaft 
gehen,  in  der  Ausfuhr  nur  die  Waren,  die 
aus  eigener  Gütererzeugung  stammen.  Es 
befinden  sich  aber  in  ihm  auch  Waren,  die 
zwar  in  den  freien  Verkehr  eingehen,  später 
aber  unverändert  wieder  ausgeführt  werden. 
Diese  Waren  gehören  aber  nicht  zum  Spezial- 

handel, sondern  zum  Zwischenhandel,  d.  h. 
zur  Durchfuhr  auf  Rechnung  eines  Inländers. 
Ferner  wird  die  ganze  Durchfuhr  in  der 
deutschen  Handelsstatistik  nur  nach  dem 

rein  formalen  Gesichtspunkt,  ob  die  Durch- 
fuhr unmittelbar,  angemeldet  oder  nur 

mittelbar  erfolgt,  geschieden.  Von  weit 
wesentlicherer  Bedeutung  aber  ist,  ob  die 
Durchfuhr  auf  Rechnung  eines  Inländers  oder 
Ausländers  geht ;  denn  im  ersteren  Falle  hat 
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das  Inland  außer  Frachtspesen  noch  einen 
unmittelbaren  Handelsgewinn,  im  letzteren 
Falle  dagegen  nur  Verkehrs-  und  Fracht- 

verdienst. Man  wird  daher  die  deutsche 
Handelsstatistik,  um  dem  Idealschema  nahe- 

zukommen, zweckmäßiger  folgendermaßen 
gliedern:  Erstens  (1.)  Sämtliche  Waren,  die 
in  der  Einfuhr  dem  eigenen  persönlichen  oder 
technischen  Verbrauch  (Veredlung)  dienen, 
in  der  Ausfuhr  diejenigen  Waren,  die  aus 
eigener  Gütererzeugung  stammen  oder  an 
denen  eigene  Arbeit  überhaupt  beteiligt  ist 
(veredelte  Rohstoffe),  sind  als  der  volks- 

wirtschaftlich bedeutungsvollste  Handel  zu- 
sammenzufassen und  scharf  von  allem  an- 

deren Handel  zu  trennen.  Man  wird  diesen 

Handel  statt  als  „Spezialhandel"  besser  als 
„Sonderhandel"  bezeichnen  können;  denn 
er  ist  der  Handel,  der  insonderheit  für  die 
wirtschaftlichen  Bedürfnisse  des  Volkes  in 
Frage  kommt.  Sämtlicher  anderer  Handel 
ist  Durchfuhr  i.  w.  S.  Hier  wären  dann 
zweitens  (2.)  die  Waren  zusammenzufassen, 
die  auf  Rechnung  eines  Inländers  durchge- 

führt werden;  dieser  Handel  wäre  der 

„Zwischenhandel".  Die  auf  Rechnung 
eines  Ausländers  durchgeführten  Waren  wür- 

den dann  drittens  (3.)  die  „Durchfuhr"  im 
engeren  Sinne  bilden.  Hierbei  bliebe  der  mehr 
formale  Gesichtspunkt,  ob  die  Durchfuhr 
unmittelbar  (angemeldet)  oder  nur  mittelbar 
erfolgt,  außer  Betracht.  Der  unter  1  und  2 

genannte  Handel  („Sonderhandel"  und 
„Zwischenhandel')  wäre  dann  als  „Eigen- 

handel" zusammenzufassen,  denn  das  ist 
der  eigene  Handel  des  Volkes,  der  die  Volks- 

wirtschaft unmittelbar  bereichert.  „Sonder- 
handel", „Zwischenhandel"  und  „Durch- 

fuhr" wären  dann  der  Gesamthandel  (we- 
niger zutreffend  als  „Generalhandel"  be- 

zeichnet). 
3.  Die  statistische  Erfassung  und  Aus- 

beutung des  Urmaterials.  Der  kritische  Moment 
für  die  statistische  Erfassung  der  Waren  ist 
die  Grenzüberschreitung.  Hier  sind  es  die 
Zollbehörden,  die  im  allgemeinen  mit  der  Er- 

hebung betraut  sind,  und  zwar  gleichviel,  ob 
die  Ware  zollpflichtig  ist  oder  zollfrei  eingeht 
bzw.  nur  eine  geringe  Anschreib ungsgebühr, 
die  sog.  „statistische  Gebühr",  erhoben 
wird.  Daraus  ergibt  sich  die  Abhängigkeit  der 
Handelsstatistik  von  dem  Zolltarif  und  der 
Zolltechnik  überhaupt.  Dabei  kann  es  jedoch 
vorkommen,  daß  die  Einteilung  der  Waren  im 
Zolltarif  nicht  eingehend  genug  ist,  um  ein  für 
die  Handelsstatistik  brauchbares  Bild  zu  geben. 
Dann  muß  man  zu  einer  weiteren  Zerlegung 
der  einzelnen  Positionen  schreiten,  und  auf 
diese  Weise  entsteht  ein  statistisches  Waren- 
verzeichnis. 

In  Deutschland  beruht  die  Statistik  des 
Warenverkehrs  mit  dem  Auslande  auf  dem 

Gesetz  vom  7./II.  1906  (ergänzt  durch  Ver- 
ordnung vom  5./I.  1919).  Danach  sind  alle 

Waren  (seit  1919  auch  eingeschriebene  und  Wert- 
briefe sowie  die  bisher  ausgenommenen  Kunst- 

sachen), die  über  die  Grenzen  des  deutschen  Zoll- 
gebiets einschließlich  der  Zollausschüsse  ein-, 

aus-  oder  durchgeführt  werden,  nach  Gattung, 
Menge,  Herkunfts-  und  Bestimmungsland  sowie 
teilweise  nach  dem  Wert  bei  den  Zollämtern 
anzumelden.  Hierbei  macht  die  Angabe  der 
Gattung  und  Menge  die  wenigste  Schwierigkeit. 
Bei  der  Frage  nach  dem  Herkunfts-  und  Be- 

stimmungsland ist  —  wie  schon  erwähnt  — 
das  letzte  Herkunftsland  von  dem  Erzeugungs- 

oder Ursprungsland,  das  nächste  Bestimmungs- 
land vom  endgültigen  Yerbrauchsland  zu  schei- 

den. Die  Beantwortung  beider  Fragen  ist, 
wenn  irgend  möglich,  zu  verlangen.  Bei  der 
Einfuhr  wird  sich  auch  das  Erzeugungsland  in 
der  Regel  feststellen  lassen;  denn  der  Importeur 
weiß  zumeist,  woher  seine  Waren  kommen. 
Bei  der  Ausfuhr  ergeben  sich  hier  aber  größere 
Schwierigkeiten,  da  der  Exporteur  oft  nicht 
wissen  kann,  ob  seine  in  das  Nachbarland  aus- 

geführten Waren  auch  dort  endgültig  verbraucht 
werden. 

Weit  größeren  Schwierigkeiten  würde  freilich 
eine  Erweiterung  dieser  Fragen  nach  den  in- 

ländischen Verbrauchsbezirken  der  ein- 
geführten und  den  inländischenErzeugungs- 

bezirken  der  ausgeführten  Waren  begegnen. 
An  sich  wären  die  Anschreibung  des  Bestim- 

mungsortes nach  den  Angaben  dessen,  der  die 
Waren  einführt,  und  die  Anschreibung  des 
Herkunftsortes  nach  Angaben  dessen,  der  die 
Waren  ausführt,  durchaus  möglich.  Aber  nur 
für  einen  Teil  der  eingeführten  Waren  ist  der 
Bestimmungsort  zugleich  auch  der  Verbrauchs- 
ort;  denn  nur  ein  Teil  der  Waren  geht  direkt 
an  den  Ort,  wo  sie  verbraucht  bzw.  technisch 
konsumiert  werden.  Und  das  gleiche  gilt  für 
die  Ausfuhr;  auch  hier  fallen  Herkunfts-  und 
Erzeugungsort  sehr  oft  nicht  zusammen;  denn 
nur  ein  Teil  der  Waren  wird  direkt  vom  Er- 

zeugungsort in  das  Ausland  ausgeführt.  Viel- 
fach gehen  die  eingeführten  Waren  von  der 

Grenze  erst  an  einen  Großimporteur,  der  irgend- 
wo im  Deutschen  Reiche,  manchmal  an  den 

Hafenplätzen,  sein  Lager  hat  und  von  da  aus 
an  seine  Kunden,  die  an  den  verschiedensten 
Stellen  des  Inlandes  sich  befinden,  die  Waren 
sendet.  Desgleichen  gehen  viele  Waren  nicht 
direkt  vom  Erzeugungsort  an  die  Grenze  bzw. 
ins  Ausland;  sondern  zunächst  an  einen  Groß- 

exporteur, der  seine  Niederlagen  in  irgendwelchem 
Teil  des  Reiches,  öfters  ebenfalls  an  den  Hafen- 

plätzen hat  und  seine  Waren  aus  den  verschie- 
densten Gegenden  des  Deutschen  Reiches  be- 

zieht. Nur  die  Ermittlung  des  tatsächlichen 
Verbrauchsortes  bei  den  eingeführten  und  des 
tatsächlichen  Erzeugungsortes  bei  den  aus- 

geführten Waren  hat  aber  Wert.  In  all  den 
Fällen,  in  denen  sich  eine  Vermittlungsstelle 
zwischen  Grenzüberschreitung  und  tatsächlichem 
Verbrauchsort  einerseits  und  Erzeugungsort  und 
Grenzüberschreitung  andererseits  einschiebt,  in 
denen  also  Verbrauchsort  und  Bestimmungsort, 
Erzeugungsort  und  Herkunftsort  nicht  zu- 

sammenfallen, würde  die  Anschreibung  ihren 
Zweck  völlig  verfehlen;  denn  nicht  der  tatsäch- 

liche Verbrauchs-  bzw.  Erzeugungsort  würde  in 
diesem  Falle  ermittelt,  sondern  nur  das  Waren- 

lager des  Importeurs  bzw.  des  Exporteurs. 
Hier  wäre  die  Anschreibung  des  Ortes,  wohin 
die  Waren  gehen  bzw.  woher  sie  kommen,  nicht 
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nur  zwecklos,  sondern  geradezu  irreführend,  da 
sie  ein  ganz  falsches  Bild  vom  deutschen  Wirt- 

schaftsleben entwerfen  würde.  Man  wird  also 
hierbei  einer  gewissen  Vorsicht  nicht  entraten 
können.  Zur  Beurteilung  dieser  Frage  hat  sich 
der  Verf.  im  Jahre  1919  an  eine  Anzahl  Handels- 

kammern gewandt.  Die  Antworten  fielen  recht 
verschieden  aus.  Wenn  auch  der  Wert  der- 

artiger Erhebungen  fast  durchweg  nicht  verkannt 
wurde,  so  wurde  doch  auf  die  hier  im  Wege 
•stehenden  Schwierigkeiten  hingewiesen,  aller- 

dings andererseits  von  einer  Reihe  von  Handels- 
kammern die  Möglichkeit,  zu  einem  einwand- 

freien Ergebnis  zu  gelangen,  durchaus  nicht 
geleugnet.  Auf  alle  Fälle  bedarf  aber  diese  Frage 
noch  der  eingehenden  Durcharbeitung  seitens 
Sachverständiger,  bevor  sie  spruchreif  wird. 

Schwierigkeiten  anderer  Art  bildet  die  Er- 
mittlung des  Wertes  der  Waren.  Hier  gibt 

es  zwei  Methoden:  die  Wertdeklaration  und 

die  Schätzung.  Die  Wertdeklaration  be- 
steht darin,  daß  der  Wert  der  Waren  bei  der 

Ein-  bzw.  Ausfuhr  vom  Empfänger  oder  Ab- 
sender „deklariert",  d  h.  angegeben  wird.  Der 

zugrunde  gelegte  Wert  kann  entweder  der 
„Grenzwert"  sein,  d.  h.  der  Wert,  den  die  Ware 
beim  Überschreiten  der  Grenze  hat,  oder  der 

„Fakturenwert",  d.  h.  der  Wert,  der  in  Rech- 
nung gestellt  ist.  Im  allgemeinen  wird  (wie 

auch  in  der  deutschen  Handelsstatistik)  der 
Grenzwert  verlangt.  Die  Schätzung  besteht 
darin,  daß  der  Wert  der  betreffenden  Waren 
durch  Sachverständige  periodisch  (gewöhnlich 
zu  Anfang  des  nächstfolgenden  Jahres)  fest- 

gestellt wird.  Der  Deklaration  ist  —  wenn 
die  Vermutung  sorgfältiger  Ausfüllung  der 
Formulare  besteht  — ,  unbedingt  der  Vorzug 
vor  der  Schätzung  zu  geben.  Denn  die  Schätzung 
der  Waren  kann  immer  nur  gewissermaßen 
summarisch  vorgenommen  werden,  selbst  wenn 
das  Warenverzeichnis  weitgehend  spezialisiert 
ist.  Es  so  eingehend  zu  gliedern,  daß  alle 
Waren  einzeln  abgeschätzt  werden  könnten,  er- 

scheint ausgeschlossen,  und  auch  dann  würden 
sich  noch  Ungenauigkeiten  und  Fehler  ergeben. 
Der  Importeur  wie  der  Exporteur  kennt  dagegen 
im   allgemeinen   den   Wert   der   ein-   bzw.    aus- 
feführten  Waren  genau;  er  kennt  auch  die 
pesen,  so  daß  er  in  der  Lage  ist,  den  Grenzwert 

genau  zu  berechnen  und  anzugeben.  Ob  dies 
freilich  immer  geschieht,  ist  eine  andere  Frage, 
und  wenn  die  Vermutung  dagegen  spricht,  daß 
die  Deklaration  genau  erfolgt,  wäre  allerdings 
die  Schätzung  vorzuziehen.  Das  ist  besonders 
bei  der  Einfuhr  der  Fall,  bei  der  der  Versender 
im  Ausland  ist,  während  man  bei  der  Ausfuhr 
immerhin  auf  den  im  Inlande  wohnenden  Ver- 

sender einwirken  kann,  auch  hier  eine  Nach- 
kontrolle leichter  möglich  ist.  Für  die  Schätzung 

spricht  ferner  noch  der  Umstand,  daß  hier  das 
ganze  Verfahren  in  der  Hand  von  Sachverstän- 

digen liegt  und  somit  der  Handel  von  jeder 
Belästigung  frei  bleibt.  Andererseits  haben  die 
dem  Schätzungsverfahren  innewohnenden  Mängel 
die  einzelnen  Länder  doch  dazu  geführt,  immer 
mehr  zum  Deklarationsverfahren  überzugehen, 
in  der  wohl  zutreffenden  Annahme,  Importeur 
und  Exporteur  zu  richtigen  Deklarationen  er- 

ziehen zu  können.  Die  deutsche  Handelsstatistik 

hat  kurz  vor  dem  Kriege  für  sämtliche  ausge- 
führte Waren  die  Deklaration  eingeführt,  wäh- 

rend für  die  meisten  eingeführten  Waren  die 
Schätzung  beibehalten  wurde. 

Bei  der  weiteren  Ausbeutung  des  Urmaterials 
ist  den  vorgenannten  Aufgaben  der  Handels- 

statistik Rechnung  zu  tragen.  In  den  Ver- 
öffentlichungen sind  die  Warengruppen  so 

zu  gliedern,  daß  man  einmal  ein  eingehendes 
Bild  von  der  Ein-  und  Ausfuhr  der  einzelnen 
Waren  aus  den  einzelnen  Ländern  erhält  (hier- 

bei die  Warengruppen  nicht  alphabetisch,  son- 
dern nach  sachlichen  Gesichtspunkten  geordnet), 

zum  anderen  auch  einen  Gesamteindruck  davon, 
gewinnt,  wieviel  das  eigene  Land  an  Rohstoffen, 
Agrarerzeugnissen,  Halbfabrikaten,  fertigen 
Waren  von  anderen  Ländern  bezieht  bzw.  dahin 
ausführt.  Die  fertigen  Waren  wären  dann  noch 
—  wie  bereits  erwähnt  —  zweckmäßig  nach  dem 
Maße  der  in  ihnen  enthaltenen  Arbeit  zu  scheiden; 
dabei  wird  man  sich  mit  einer  nur  summa- 

rischen Einteilung  begnügen  müssen;  denn  eine 
genaue  Spezialisierung  in  dieser  Hinsicht  setzte 
langwierige  Untersuchungen  voraus,  von  denen 
es  überdies  noch  zweifelhaft  wäre,  ob  sie  tat- 

sächlich zum  Ziele  führen  würden.  Einer  solchen 
eingehenden  Gliederung  wird  freilich  in  der 
Regel  nur  der  Spezialhandel  (Sonderhandel) 
unterworfen,  während  der  Zwischenhandel  und 
die  Durchfuhr  mehr  summarisch  behandelt 
werden.  Das  ist  auch  durchaus  berechtigt, 
insofern  dem  Spezialhandcl  (Sonderhandel)  über- 

ragende Bedeutung  zukommt.  Dabei  wird  im 
allgemeinen  die  Ein-  und  Ausfuhr  von  Edel- 

metallen nicht  mit  berücksichtigt.  Diese  werden 
getrennt  von  den  übrigen  Waren  besonders  auf- 

geführt. Die  Handelsstatistik  wird  in  der  Regel  in 
monatlichen  und  jährlichen  Zusammenstellungen 
veröffentlicht.  Für  das  Deutsche  Reich 
kommen  folgende  Veröffentlichungen  in  Betracht: 
Die  „Monatlichen  Nachweise  über  den  aus- 

wärtigen Handel",  die  „Statistik  des  Deutschen 
Reiches",  die  „Vierteljahrshefte  für  die  Statistik 
des  Deutschen  Reiches",  sowie  das  „Statistische 
Jahrbuch  für  das  Deutsche  Reich". 

4.  Ergebnisse  der  Handelsstatistik.  Die  Er- 
gebnisse der  Handelsstatistik  können  nur  ganz 

flüchtig  gestreift  werden.  Tab.  I  weist  die  Ein- 
und  Ausfuhr  Deutschlands  im  Spezialhandel 
von  der  Jahrhundertwende  bis  zum  letzten  Jahr 

vor  Ausbruch  des  Krieges  nach.  (Für  die  Kriegs- 
jahre sind  Zahlen  bisher  nicht  veröffentlicht 

worden.)  Es  zeigt  sich  danach,  daß  bis  zum 
Kriege  als  die  wichtigsten  Lieferanten  Deutsch- 

lands die  Vereinigten  Staaten,  Rußland,  Groß- 
britannien und  Oesterreich-Ungarn  in  Frage 

kamen,  während  Abnehmer  deutscher  Erzeug- 
nisse hauptsächlich  Großbritannien,  Oesterreich- 

Ungarn,  Rußland  und  Frankreich  waren.  In 
Tab.  II  ist  versucht  worden,  die  Ein-  und  Aus- 

fuhr einiger  wichtiger  Handelsländer  in  der  dem 
Spezialhandel  möglichst  entsprechenden  Kom- 
bina+ion  in  Millionen  Mark  von  der  Jahrhundert- 

wende bis  zum  Krieg  zu  geben.  Hierbei  muß 
betont  werden,  daß  internationale  Vergleiche 
wegen  der  oben  besprochenen  Verschiedenheiten 
in  den  Erhebungsmethoden  auf  große  Schwierig- 

keiten stoßen  und  die  Zahlen  stets  vorsichtig 
bewertet  werden  müssen.  Es  zeigten  außer 
Deutschland  auch  Großbritannien,  Frankreich, 

Oesterreich-Ungarn,  Italien,  die  Niederlande, 
Belgien  bis   zum   Kriege  ein  Ueberwiegen  der 
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Tabelle  I. 

Jahre Im  ganzen 
Groß- 

britannien Oesterreich- 
Ungarn 

Rußland 
einschl. 
Finnland Frank- 

reich 

Vereinigte 

Staaten 

Argen- 

tinien 

A.  Ein fuhr  in  das deutsche  Zollgebiet  im  Spezialh andel  in  Millionen  Mark 
1901 

57io,3 657,8 

693,3 

729,6 

281,8 
1042,1 

200,8 

1902 5805,8 
610,6 7i9,5 

773,6 

306,2 911,1 

201,8 

1903 6301,1 
833,5 

754,8 

841,7 

338,o 

943,4 

270,6 1904 
6854.5 

961,5 
73i,7 

836,9 

423,7 

943,8 

336,5 1905 
7436,3 

784,3 

773,i 

1112,4 

409,1 

1004,3 

369,2 
1906 

8021,9 

824,4 
809,8 

1089,7 

433,3 

1236,3 

372,2 

1907 8746,7 

976,6 

812,3 

1130,1 

453,6 

1319,3 

442,5 
1908 

7664,6 

696,9 

75i,4 

963,4 

420,0 

1282,6 

446,0 

1909 8526,9 

723,2 
754:7 

1387,7 

485,1 

1262,6 

437,7 1910 8934.1 

766,6 

759,2 

1412,8 

508,8 

1187,6 

357,2 

1911 97°5,7 
808,8 

739,1 

1668,9 
524.4 

1343,4 

369,9 

1912 10691,8 842,6 830,0 1564,8 

552,2 

1586,0 

444,9 
1913 10770,3 

876,1 

827,3 

1469,8 

584,2 

1711,2 

494.6 

B.  Ausf uhr  aus  dem  deutschen  Zollgebiet  im  Spezialhandel  in  Millionen  Mark 
1901 

4512,6 

916,4 

491,5 345,9 

249,9 

385,8 

54,2 

1902 
4812,8 

965,5 

533.1 
372,1 

253,1 

449,2 

47,2 

1903 5130,3 
987,7 

530,6 
4i3,o 

271,9 

469,2 

71,0 

1904 
53i5,6 

995,1 

584,4 
352,4 

274,3 

495.o 

102,7 

1905 
5841,8 

1057,8 
594.9 4IT,9 

293,5 

543,o 

I3i,5 

1906 6359,o 
1067,2 649,3 

457,1 

382,7 

636,2 170,2 
1907 6850,9 

1060,4 

716,6 500,6 

449,1 

652,3 

179,2 
1908 6398,6 

997,4 

736,8 
521,1 

437,9 

507,5 

147,0 
1909 6594,2 

1015,0 767,3 
506,7 

455,1 

606,3 
175,4 

1910 7474,7 
1102,0 821,6 

620,9 

543,4 

632,7 

240,2 1911 8106,1 
"39,7 

917,8 
700,8 

598,6 

639,8 

255,9 

1912 8956,8 
1161,1 

1035,3 

763,2 

689,4 

697,6 

239,4 

1913 
10096,5 

1438,2 

1104,8 
977,5 789,9 

7*3,2 

265,9 

Einfuhr  über  die  Ausfuhr,  eine  sog.  passive 
Handelsbilanz,  während  Rußland,  die  Ver- 

einigten Staaten  und  Argentinien  ein  aus- 
gesprochenes Ueberwiegen  der  Ausfuhr  über 

die  Einfuhr,  also  eine  aktive  Handelsbilanz 
aufwiesen.  Man  hat  früher  eine  passive  Handels- 

bilanz als  ungünstig,  eine  aktive  als  günstig 
angesehen.  Aus  der  Gestaltung  der  Handels- 

bilanz sind  aber,  wie  vor  allem.  Sartorius 
v.  Waltershausen  („Das  volkswirtschaftliche 

System  der  Kapitalanlage  im  Auslande",  Berlin 
1907)  nachgewiesen  hat,  Schlüsse  auf  das  wirt- 

schaftliche Wohlergehen  eines  Landes  nicht  zu- 
lässig. So  ist  z.  B.  die  passive  Handelsbilanz' 

der  genannten  Länder  bis  zum  Kriege  in  der 
Hauptsache  darauf  zurückzuführen,  daß  sie- 
Kapitalanlagen  im  Auslande  hatten,  die  ver- 

zinst und  zurückgezahlt  werden  mußten.  Dies 
erfolgte  durch  Wareneinfuhr,  der  infolgedessen 
keine  Warenausfuhr  gegenüberstand.  Auch  die 
Dienste,  die  ein  Land  einem  anderen  als  Bankier 
oder  Frachtführer  leistet,  müssen  in  Waren 
bezahlt  werden,  wodurch  ebenfalls  ein  Ueber- 

wiegen der  Einfuhr  entsteht. 

Tabelle  II. 
Einfuhr   und   Ausfuhr    der    wichtigsten    Handelsländer   in   der   dem    Spezialhandel 
möglichst    entsprechenden    Kombination    in    Millionen    Mark    mit    Ausschluß    der 

Edelmetalle,  1901  bis  1913. 

Jahre Großbritannien Frankreich Oesterr. 
■Ungarn 

Ausfuhr 

Italien 

Rußland1) Einfuhr  1  Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Einfuhr  Ausfuhr Einfuhr  Ausfuhr 

1901 9265 

5  712 

3495 

3210 

i-;o5 
1603 1375 

IIOO 1282 

1645 

1902 9  437 

5  782 

3515 

3402 

1462 

1627 

1421 

1178 

1294 

1858 

1903 
9650 

5  932 3841 

3402 

1596 
1810 

1490 

1214 

1472 

2163 

1904 
9806 

6  135 

3602 

356i 

1741 

1775 

1531 

1278 

1407 

2174 

1905 
9  94° 

6728 3823 

3894 

1824 
1907 

1652 

1385 

1372 

2327 

1906 10  665 

7  662 

4502 

4213 1990 

2023 
1933 

1469 

1349 

2164 

1907 11  300 

8695 

4838 

4434 
1982 

1981 

2236 

1500 

1504 

2143 

1908 10327 9  135 

4512 

4041 

2158 2030 
2331 

1383 

1825 
1997 

1909 10932 

9  391 
4997 

4574 2472 

2087 

2489 

1494 1813 

2855 

1910 11  869 10683 

5739 4987 2568 

2177 

2597 
1664 

2169 

2898 

1911 11  903 11  138 

6453 

4862 

2873 2164 

2711 

1573 
2323 

3183 
1912 13  031 

11  979 6585 

5370 3201 

2460 
2962 

1918 

2344 

3038 

1913 12  205 
10  514 

6737 

5504 

3066 

2493 

2916 

2009 

2441 

2842 

J)  Generalhandel  (ohne  Finnland). 
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Fortsetzung : 

Jahre 
Niederlande 

Einfuhr  Ausfuhr 
Belgien l) 

Verein.  Staaten 

Einfuhr  Ausfuhr 
Argenl 

inien2) Japan 

Einfuhr 
|  Ausfuhr 

EinfuhrlAusfuhr Einfuhr  Ausfuhr 

1901 
345o 

2941 

1777 

1  1463 
3393 

6134 

462 

679 

537 

524 

1902 3669 

3101 

1905 

154° 3779 

5693 
417 

727 

570 

537 

1903 
3858 

33o6 

2125 

!   1688 
4233 

5847 

53i 

895 
665 

601 

1904 4084 

3371 

2226 

1747 

4124 6028 

759 

1070 

779 

663 

1905 

436i 3382 

2455 
,  1867 

4566 

6265 

831 
1308 

1024 

668 
1906 4284 3533 

2763 

2235 

5096 

7215 

1093 1184 

877 

880 

1907 
4483 

3737 

2743 
2138 5977 

7959 

1158 
1200 

1036 

900 

1908 4775 
3691 

2662 

1  2005 
5016 

7706 

1106 
1482 

916 

794 

1909 5283 

4161 

2890 
2208 

55io 

6881 
1226 

1609 

828 
868 

1910 

5496 
445o 3260 

2668 

6539 

7182 

1425 1509 
975 963 

1911 
5636 4609 3739 

3124 

6414 

9258 i486 

1315 

1079 

940 

1912 
6065 

5261 
3966 3161 

6944 

9115 

1559 

1946 

1300 

1107 

1913 

6633 

5210 
7615 

12037 

1706 

1958 1532 

1328 
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und Völkerrecht.  1.  Allgemeine  Gruppierung 

der  Staatsverträge.  2.  Die  Handelsverträge  im 
äußeren  Staatsrecht.  3.  Die  Handelsverträge  im 
inneren  Staatsrecht.  4.  Dauer  und  Ablauf  der 

Handelsverträge.  II.  Autonome  und  ver- 
tragsmäßige Handelspolitik.  III.  Inhalt 

der  Handelsverträge.  1.  Die  Vereinbarung 
über  die  Handelsfreiheit.  2.  Die  Vereinbarung 
über  die  Meistbegünstigung.  3.  Die  Vereinbarung 
über  die  Gleichstellung  mit  den  Inländern.  4. 

Die  Vereinbarung  über  die  ..offene  Tür".  5.  Ver- 
einbarung über  Warenlieferungen.  6.  Verein- 

barungen über  Steuern.  7.  Konventionaltarif  und 

l)  Mit  Einschluß  der  Edelmetalle. 2)  Generalhandel. 
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Generaltarif.  8.  Sonstige  Vereinbarungen.  IV. 
Das  Prinzip  der  G  egenseitigkeit  (Rezi- 

prozität). V.  Historisches.  1.  Altertum. 
2.  Mittelalter.  3.  Neue  Zeit.  4.  Letztes  Jahr- 
hundert. 

I.    Die    Handelsverträge    im  Staats-    und 
Völkerrecht. 

1.  Allgemeine  Gruppierung  der  Staats- 
verträge. Unter  den  verschiedenen  Ein- 

teilungsweisen der  Staatsverträge  scheint 
die  zuerst  von  Friedrich  von  Martens  in 
Vorschlag  gebrachte  Gruppierung  dem  Wesen 
der  Sache  am  meisten  zu  entsprechen.  Da- 

nach zerfallen  die  Staatsverträge  in  a)  po- 
litische und  in  b)  „sozial-kommer- 

zielle". 
Die  politischen  Staatsverträge  haben 

■die  wechselseitigen  Interessen  und  Be- 
ziehungen der  Staaten  als  völkerrechtliche 

Gesamtindividuen  zur  Unterlage;  dahin  ge- 
hören die  Friedenstraktate,  die  Staatenbünd- 

nis- und  Bundesstaatenverträge,  die  ewigen 
Neutralitäts-  und   Garantieabkommen  usw. 

Die  „sozial-kommerziellen"  Staats- 
verträge regeln  die  Beziehungen  der  beider- 
seitigen Staatsangehörigen  im  Gebiete  des 

anderen  Teiles  und  deren  Verhältnis  zu  den 

Einzelbehörden.  Handels-,  Niederlassungs- 
und Konsularverträge,  Vereinbarungen  über 

Schiffahrts-,  Eisenbahn-,  Post-  und  Tele- 
graphenwesen, Maße  und  Gewichte,  Geld- 

und  Kreditwesen,  Schutz  von  Erfindungen, 
gesundheitliche  Maßregeln  u.  dgl.  reihen  sich 
in  diese  Gruppe. 

Behauptete  früher  die  erste  Abteilung 
ein  alles  verschlingendes  Uebergewicht,  so 
ist  darin  im  Laufe  des  19.  Jahrh.  ein  Wandel 
eingetreten.  Noch  v.  Ompteda  (Literatur 
des  Völkerrechts  1785)  konnte  die  Bemer- 

kung machen:  „Die  Verträge  der  Völker 
bestehen  gewöhnlich  in  Friedensschlüssen 
und  solchen  Verträgen,  die  sich  auf  Krieg 

und  Frieden  beziehen."  Demgegenüber  be- 
tont Fr.  von  Martens  (Völkerrecht  1883/86): 

„Heutzutage  bilden  formelle  politische  Ver- 
träge eine  exzeptionelle  Erscheinung.  Die 

Zeit,  in  der  wir  leben,  kann  man  mit  Recht 
als  die  Epoche  der  sozial-kommerziellen 
Traktate,  deren  Zahl  mit  jedem  Tage  wächst, 
bezeichnen."  In  diesem  Sinne  hatte  schon 
Chateaubriand  den  bekannten  Ausspruch 
getan,  die  Periode  der  Diplomaten  sei  vor- 

über, es  beginne  das  Zeitalter  der  Konsuln. 
2.  Die  Handelsverträge  im  äußeren 

Staatsrecht.  Der  alte  Satz  des  Völker- 
rechts, daß  nur  den  politisch  vollsouveränen 

Staaten  das  äußere  Verlagsrecht  zukomme, 
läßt  sich  für  unsere  Tage  nicht  mehr  fest- 

halten. Mehr  und  mehr  hat  sich  als  Aus- 
fluß der  wesentlichen  Unterscheidung  von 

politischen  und  von  „sozial-kommerziellen" 
Materien  eine  doppelte  äußere  Handlungs- 

fähigkeit der  Staaten  herausgebildet,  wobei 
es  vorkommen  kann,  daß  einem  völkerrecht- 

lichen Individuum  die  eine  eignet,  während 
ihm  die  andere  abgeht.  Als  infolge  der 
Eröffnung  des  Suezkanals  (1869)  die  ver- 

kehrspolitische Bedeutung  des  türkischen 
Vasallenstaates  Aegypten  bedeutend  ge- 

wachsen war,  erwarb  sich  dieses  Land  von 
der  Pforte  jenen  bekannten  Firman  (1873), 
der  es  ermächtigte,  innerhalb  der  vom 
Souverän  selbst  eingegangenen  internatio- 

nalen Verpflichtungen,  eigene  Traktate  mit 
auswärtigen  Staaten  über  Handel,  Ackerbau, 
Zollwesen,  Fremdenpolizei  u.  dgl.  zu  treffen, 
d.  h.  über  solche  Materien,  auf  welche  sich 
seine  administrative  Autonomie  erstreckte 

also  mit  Ausschluß  der  politischen  Ange- 
legenheiten. Das  gleiche  Recht  wurde  ein 

Jahr  später  mit  Unterstützung  der  Groß- 
mächte von  den  damals  ebenfalls  noch  halb- 

souveränen Donaufürstentümern  in  Anspruch 
genommen,  die  später  infolge  des  Berliner 
Vertrages  1878  zur  Vollsouveränität  empor- 

stiegen. Die  in  einem  der  Halbsouveränität 
nahekommenden  Verhältnis  zum  Mutter- 

lande stehenden  großbritannischen  Kolonien 
mit  vorherrschend  europäischer  Bevölkerung 
besaßen  schon  längst  das  Recht,  mit  un- 

mittelbar angrenzenden  überseeischen  Ge- 
meinwesen ihrer  Hemisphäre  Abkommen 

über  Zoll-  und  Handelsangelegenheiten  zu 
treffen.  Diese  Befugnis  hat  sich  neuerdings 
auch  auf  das  Verhältnis  zu  europäischen 
Staaten  zu  übertragen  begonnen.  Die  meisten 
Kolonien,  welche  früher  in  die  Handels- 

verträge obligatorisch  mit  eingeschlossen 
gewesen  waren,  haben  jetzt  das  Recht  der 
Option  eingeräumt  erhalten,  ob  sie  sich  den 
Handelsverträgen  des  Mutterlandes  an- 

schließen wollen  oder  nicht.  Andererseits 
genießt  das  Großherzogtum  Luxemburg  die 
volle  politische  Souveränität;  handelspoli- 

tisch gehörte  es  aber  bis  1919  dem  Zollgebiete 
des  Deutschen  Reiches  an.  Oesterreich  und 

Ungarn  hatten  ihre  politische  völkerrecht- 
liche Handlungsfähigkeit  auf  den  Gesamt- 
staat übertragen,  dagegen  sich  die  internatio- 
nale Souveränität  in  handelspolitischen 

Dingen  vorbehalten.  Die  zwischen  beiden 
Staaten  bestehende  Zollunion  beruhte  auf 
einem  von  zehn  zu  zehn  Jahren  kündbaren 

und  jeweils  neu  zu  vereinbarenden  Handels- 
und Zollvertrage,  während  das  politische 

Bündnis  für  immer  abgeschlossen  war.  Bei 
den  auswärtigen  Handelsverträgen  traten 
daher  die  beiden  Staaten  nicht  wie  bei  den 

politischen  Verträgen  als  ein  einziges  Ge- 
samtindividuum, sondern  als  zwei  getrennte 

Persönlichkeiten  mit  selbständiger  Beschlie- 
ßungskraft  auf. 

3.  Die  Handelsverträge  im  inneren 
Staatsrecht.  Auch  hier  besteht  in  einigen 
Staaten  ein  Unterschied  zwischen  politischen 
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und  „sozial-kommerziellen"  Verträgen.  Nach 
dem  Vorbild  der  belgischen  Verfassung  von 
1831  sagte  z.  B.  das  preußische  Staatsgrund- 
gesetz  von  1850  Art.  58:  „Der  König  hat  das 
Recht,  Krieg  zu  erklären  und  Frieden  zu 
schließen,  auch  andere  Verträge  mit  fremden 
Regierungen  zu  errichten.  Letztere  bedürfen 
zu  ihrer  Gültigkeit  der  Zustimmung  der  Kam- 

mern, sofern  es  Handelsverträge  sind, 
oder  wenn  dadurch  dem  Staate  Verpflich- 

tungen auferlegt  werden."  Für  Verträge 
politischen  Inhalts  besaß  also  der  König  das 
Gesetzgebungsrecht  allein,  für  Verträge  in 
Handels-  und  verwandten  Sachen  teilte  er 
es  mit  der  Volksvertretung.  Der  gleiche 
Gedanke  durchzog  die  Verfassungen  der 
übrigen  deutschen  Einzelstaaten  und  kehrte 
auch  in  der  Reichsverfassung  von  1871  wieder, 
wo  es  im  Art.  11  hieß:  „Der  Kaiser  hat  das 
Reich  völkerrechtlich  zu  vertreten,  im  Namen 
des  Reichs  Krieg  zu  erklären  und  Frieden  zu 
schließen,  Bündnisse  und  andere  Verträge 
mit  fremden  Staaten  einzugehen,  Gesandte 
zu  beglaubigen  und  zu  empfangen.  Insoweit 
die  Verträge  mit  fremden  Staaten  sich  auf 
solche  Gegenstände  beziehen,  welche  nach 
Art.  4  in  den  Bereich  der  Reichsgesetzgebung 
gehören,  ist  zu  ihrem  Abschlusse  die  Zustim- 

mung des  Bundesrats  und  zu  ihrer  Gültigkeil 
die  Genehmigung  des  Reichstages  erforder- 

lich." Der  Art.  4  nannte  als  hierher  gehörig 
die  Zoll-  und  Handelsgesetzgebung,  den 
Schutz  des  deutschen  Handels  und  der 

deutschen  Flagge,  das  Heimats-  und  Nieder- 
lassungswesen, die  Fremdenpolizei,  den 

Schutz  des  geistigen  Eigentums,  gemeinsame 
Bestimmungen  über  das  Obligationenrecht, 
das  Handels-,  Wechsel-,  Straf-  und  Prozeß- 

recht u.  dgl.,  alles  Materien,  die  in  die  sozial- 
kommerzielle Handlungssphäre  des  Staates 

fallen.  Nach  der  Reichsverfassung  v.  ll./VIII. 
1919  vertritt  der  Reichspräsident  das  Reich 
völkerrechtlich;  er  schließt  im  Namen  des 
Reichs  Bündnisse  und  andere  Verträge,  also 
auch  Handelsverträge,  mit  auswärtigen 
Mächten.  Solche  Bündnisse  und  Verträge, 
die  sich  auf  Gegenstände  der  Reichsgesetz- 

gebung beziehen,  somit  auch  die  Handels- 
verträge, bedürfen  der  Zustimmung  des 

Reichstags. 
In  Großbritannien  kommt  nach  altem 

verfassungsmäßigem  Herkommen  der  Krone 
allein  das  Recht  zu,  Verträge  jeder  Art  mit 
dem  Auslande  abzuschließen  und  zu  rati- 

fizieren. Daneben  steht  aber  die  Bestim- 
mung, daß,  sobald  durch  einen  derartigen 

Vertrag  innere  Gesetze  abgeändert  oder  dem 
Staate  finanzielle  Verpflichtungen  auferlegt 
werden,  dem  Parlament  ein  bezüglicher 
Gesetzesvorschlag  gemacht  werden  muß, 
ohne  dessen  Annahme  die  vertragliche  Be- 

stimmung nicht  in  Wirksamkeit  treten 
kann. 

In  der  nordamerikanischen  Union  ist  der 
Präsident  befugt,  mit  Zustimmung  von  zwei 
Dritteln  der  Mitglieder  des  Senates  Verträge 
jeder  Art  mit  anderen  Staaten  rechtsver- 

bindlich einzugehen  und  zu  ratifizieren.  Dem 
Repräsentantenhause  brauchen  sie  bloß  nach- 

träglich zur  Kenntnisnahme  mitgeteilt  zu 
werden. 

Im  allgemeinen  steht  die  Initiative  zu 
einem  völkerrechtlichen  Vertrage  auch  in 
„sozial-kommerziellen"  Dingen  ausschließlich 
dem  Oberhaupte  der  Vollziehungsgewalt  zu; 
also  dem  Monarchen  in  Monarchien,  dem 
Staatspräsidenten  in  Republiken  oder  wie  in 
der  Schweiz  dem  Bundesrate,  welcher  letztere 
in  den  schweizerischen  Handelsverträgen  als 
vertragschließende  Partei  genannt  wird. 
Kein  parlamentarischer  Antrag  kann  hier 
irgendwelchen  Einfluß  beanspruchen.  Wahl 
des  Zeitpunktes,  Ernennung  der  Unterhänd- 

ler, die  den  letzteren  zu  erteilenden  Instruk- 
tionen gehen  desgleichen  bloß  von  der 

obersten  Behörde  aus. 

Als  Ergebnis  einer  sorgfältigen  wechsel- 
seitigen Intcressenabwägung  kann  der  Ver- 

trau in  keinemParlament  amendiert,  sondern 
muß  im  ganzen  angenommen  oder  verworfen 
werden.  Wird  eine  Aenderung  im  einzelnen 
gewünscht,  so  kann  diese  nur  auf  dem  Wege 
bewirkt  werden,  daß  der  Vertrag  nach  et- 

waiger unverbindlicher  Abstimmung  über 
die  einzelnen  Paragraphen,  um  das  Meinungs- 

verhältnis des  Hauses  festzustellen,  in  seiner 
Vollständigkeit  abgelehnt  wird.  Es  steht 
dann  bei  der  Regierung,  die  Unterhand- 

lungen mit  dem  anderen  Kontrahenten 
wieder  aufzunehmen  und  unter  Berück- 

sichtigung der  Ablehnungsgründe  einen  neuen 
Vertrag  zu  vereinbaren.  Hat  die  Vorlage 
die  Zustimmung  des  Parlaments  gefunden, 
so  gelangt  sie  vor  das  Staatsoberhaupt,  das 
sie  im  Wege  der  Ratifikation  formell  zum 
Gesetze  erhebt.  Damit  tritt  der  Vertrag  je- 

doch noch  nicht  sogleich  in  Kraft.  Letzteres 
ist  an  die  Bedingung  geknüpft,  daß  die  Ver- 

einbarung auch  innerhalb  des  anderen  Staates 
Gesetzeskraft  erlangt  habe,  was  formell  erst 
durch  den  Austausch  der  Ratifikationen  dem 
anderen  Teile  verbürgt  wird.  Gewöhnlich 
enthalten  daher  die  Handelsverträge  da,  wo 
es  sich  nicht  um  Erneuerung  oder  Fortsetzung 
alter  Vertragsbeziehungen  handelt,  die  Be- 

stimmung, daß  die  Wirksamkeit  am  Tage 
des  Austausches  der  Ratifikationsurkunden 
oder  an  einem  bestimmten  darauffolgenden 
Tage  eintreten  solle. 

Ausnahmsweise  läßt  sich  eine  Regierung 
auch  wohl  vorher  von  der  Volksvertretung 
durch  ein  Ermächtigungsgesetz  das  Recht 
erteilen,  innerhalb  bestimmter  Grenzen  einen 
Handelsvertrag  mit  einer  anderen  Regierung 
einzugehen.  In  solchem  Falle  bedarf  es 

einer  nachträglichen  parlamentarischen  Ge- 
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nehmigung  nicht  mehr;  es  sei  denn,  daß  \ 
die  Grenzen  der  Ermächtigung  überschritten  f 
worden  wären. 

Nicht  der  parlamentarischen  Zustimmung 
unterworfen  sind  administrative  Ausführungs- 

bestimmungen, die  als  solche  in  den  Ver-  j 
ordnungskreis  der  Einzelbehörden  fallen. 
Dieselben  finden  sich  wohl  in  der  Form  von 
Zusatzartikeln  oder  Annexverträgen  dem 

Hauptvertrage  angehängt  und  gelten  immer- 
hin als  ebenbürtige  Bestandteile  des  Ver- 

trages. Das  gleiche  gilt  von  den  Erläute- 
rungen einzelner  Artikel,  welche  in  mehr 

oder  minder  ausführlichen  Schlußprotokollen 
bei  der  Unterzeichnung  und  auch  wohl  erst 
im  Augenblicke  des  Ratifikationsaustausches 
beigefügt  zu  werden  pflegen. 

Eine  allgemein  angenommene  Urkunden- 
sprache, wie  sie  in  der  politischen  Sphäre 

noch  bis  zu  einem  gewissen  Grade  das 
Französische  bildet,  gibt  es  in  betreff  der 

,, sozial-kommerziellen"  Materien  nicht  una 
kann  es  nicht  wohl  geben,  da  die  Ueberein- 
kommen  in  der  Landessprache  von  den  par- 

lamentarischen Körperschaften  beraten  und 
zum  Gesetz  erhoben  werden  müssen,  was  für 
die  politischen  Verträge  in  der  Regel  nicht 
erforderlich  ist.  Die  beiderseitigen  natio- 

nalen Texte  haben  dann  gleiche  Gültigkeit. 
Im  Verkehre  mit  halbzivilisierten  Völkern, 
wo  wegen  beschränkter  Sprachkenntnis  die 
wechselseitige  Kontrolle  der  Textformulie- 
rungen  erschwert  ist,  wird  zur  Entscheidung 
in  Streitfällen  wohl  noch  ein  beiden  Teilen 
verständliches  drittes  Idiom  gewählt.  Im 
schweizerisch-japanischen  Handelsvertrage 
1864  z.  B.  entschied  man  sich  in  diesem  Sinne 
für  die  holländische  Sprache.  Gewöhnlich 
tritt  das  Englische  dafür  ein.  Im  brasilisch- 

chinesischen Handelsvertrage  1881  findet 
sich  die  nähere  Bestimmung:  „Der  portu- 

giesische Text  soll  in  Brasilien,  der  chine- 
sische in  China  maßgebend  sein.  Im  Falle 

von  Meinungsverschiedenheiten  soll  der  fran- 
zösische Text  entscheiden." 

4.  Dauer  und  Ablauf  der  Handels- 
verträge. Während  die  Friedensschlüsse 

und  die  damit  zusammenhängenden  politisch- 
konstitutiven  Staatsverträge  „auf  ewige 

Zeiten",  d.  h.  bis  zum  Eintritt  des  nächsten 
Kriegsfalles  abgeschlossen  werden,  hat  sich 

für  die  „sozial-kommerziellen"  Völkerrechts- 
abkommen schon  längst  der  Brauch  heraus- 

gebildet, die  Bindungen  nur  für  bestimmt 
abgegrenzte  Zeitfristen  (fünf,  zehn,  zwölf 
oder  mehr  Jahre)  in  Geltung  zu  setzen.  Nach 
Ablauf  der  Frist  fällt  der  Vertrag  entweder 
dahin,  oder  er  besteht,  was  die  Regel  ist,  auf 
einjährige  Kündigung,  welche  beiden  Teilen 
jederzeit  auf  den  gleichen  Tag  des  folgenden 
Jahres,  also  ohne  Einhaltung  bestimmter 

Termine,  freisteht,  vorläufig  weiter  fort.  "Wo 
ausnahmsweise  handelsvertragliche   Bestim- 

mungen in  Friedenstraktaten  vorkommen,  da 
werden  sie  entweder  bloß  als  provisorische, 
d.  h.  als  bis  zum  Abschlüsse  selbständiger 
Verträge  über  diese  Materien  geltende  be- 

zeichnet, oder  es  wird  ausdrücklich  ein 
Unterschied  in  betreff  der  Dauer  gemacht. 

Nur  gegenüber  halbzivilisierten  Völkern, 
bei  denen  das  unter  zivilisierten  Nationen 
als  völkerrechtliches  Grundrecht  anerkannte 

„Recht  auf  Verkehr"  erst  mit  Waffengewalt 
oder  durch  Kriegsdrohung  erzwungen  wer- 

den muß,  pflegen  Friedens-  und  Handels- 
verträge auch  heutzutage  noch  ineinander- 

gezogen  zu  werden.  Hier  sind  die  Handels- 
vereinbarungen dann  weder  ablaufbar  noch 

kündbar,  immerhin  aber  in  oft  besonders 
bestimmter  Zeitfolge  revidierbar. 

Eine  Sonderstellung  nahm  in  dieser  Be- 
ziehung der  Frankfurter  Frieden  von  1871 

ein,  dessen  Art.  11  einen  Meistbegünstigungs- 
vertrag zwischen  Frankreich  und  dem  Deut- 

schen Reiche  darstellte,  wobei  aber  sowohl 
die  Kündigungs-  wie  die  Revisionsklausel 
fehlten,  so  daß  dieser  Handelsvertrag  wie 
der  übrige  Inhalt  des  Friedenstraktates  als 

„auf  ewige  Zeiten"  abgeschlossen  anzusehen war. 

Ueber  die  Frage,  ob  durch  einen  Krieg 
nicht  bloß  die  politischen,  sondern  auch  die 

„sozial-kommerziellen"  Verträge  aufgehoben 
werden,  besteht  in  der  neueren  völkerrecht- 

lichen Literatur  eine  Meinungsverschieden- 
heit. Heffter,  Bluntschli  u.  a.  neigen  sieb 

zu  der  Annahme,  daß  bloß  die  Ausführung 
dieser  Verträge  während  der  Dauer  der 
Feindseligkeiten  unterbrochen  werde,  wo- 

gegen deren  Rechtskraft  bestehen  bleibe, 
Geßner  sagt  geradezu:  „Der  Grundsatz, 
daß  der  Krieg  die  Staatsverträge  nicht  auf- 

hebt, sondern  nur  die  Ausführung  unter- 
bricht, ist  nach  den  heutigen  völkerrecht- 

lichen Grundsätzen  nicht  mehr  bestreitbar." 
Allerdings  begann  der  vorgenannte  Art.  11 
des  Frankfurter  Friedens  mit  den  Worten: 

„Da  die  Handelsverträge  mit  den  verschie- 
denen Staaten  Deutschlands  durch  den 

Krieg  aufgehoben  sind,  so"  usw.  Immerhin 
trifft  die  von  den  genannten  Völkerrechts- 

lehrern vertretene  Auffassung  tatsächlich  in 
solchen  Fällen  zu,  wo  es  sich  um  Kollektiv- 

verträge ganzer  Staatengruppen  handelt, 
wie  z.  B.  beim  Weltpostverein,  bei  den 
verschiedenen  Unionen  betr.  das  literarische, 
künstlerische  und  industrielle  Eigentum  usw. 
Hier  bleibt  das  Vertragsverhältnis  der  ent- 

zweiten Mächte  gegenüber  den  nicht  am 
Kriege  beteiligten  Staaten  immer  aufrecht, 
und  das  alte  Verhältnis  tritt  auch  durch 
die  einfache  Tatsache  des  Friedensschlusses 

zwischen  den  kriegführenden  Staaten  wie- 
der ein,  ohne  daß  es  einer  neuen  Verein- 

barung dafür  bedürfte. 
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Der  Friedensvertrag  von  Versailles  (1919) 
regelt  die  Frage  des  Wiederinkrafttretens 
der  Staatsverträge  wirtschaftlichen  Inhalts 
•durch  zahlreiche  posilive  und  negative  Vor- 

schriften (Art.  282—295). 

II.   Autonome  und  vertragsmäßige 
Handelspolitik. 

„Die  Hauptabsicht  eines  jeden  Kommerzien- 
traktates  muß  sein,  die  Bilanz  in  der  Handlung 
zu  gewinnen,  gleichwie  dieses  gleichfalls  der 
Endzweck  desjenigen  Volkes  ist,  so  mit  uns 
schließt,  wenn  es  anders  nicht  einfältig  ist.  So 
kommt  es  darauf  an,  wer  den  anderen  über- 

listen kann."  Dieser  im  18.  Jahrh.  gefallene 
Ausspruch  des  deutschen  Kameralisten  von  Justi 
kennzeichnet  den  Standpunkt  des  Merkantil- 

systems. Einig  sind  alle  älteren  Schriftsteller 
darin,  daß  es  besser  sei,  keinen  Handelsvertrag 
einzugehen  als  einen  solchen,  bei  dem  man 
nicht  in  der  Lage  sei,  auf  Kosten  des  anderen 
Teilhabers  wichtige  Vorteile  davon  zu  tragen. 
In  diesem  Sinne  sagt  z.  B.  der  Franzose  Mably: 
„Je  ne  dirai  donc  point  comment  il  faut  ne- 
gocier  et  dresser  des  traitös  de  commerce;  je 

dirai  seulement  qu'il  n'en  faut  point  conclure, 
a  moins  qu'on  ne  se  trouve  dans  quelque  cir- 

nce  beureuse  qui  autorise  ä  demander 
ä  un  peuple  quelque  prerogative  chez  lui,  sans 
fitre  oblige  de  l'acheter  par  une  complaisance 
äquivalente." Also  nicht  Reziprozität  oder  wenigstens 
nicht  volle  Reziprozität,  es  sei  denn  etwa  schein- 

bare, wird  danach  bei  den  Handelsvei 

vorausgesetzt.  Waren  keine  „Vorteile"  zu  er- 
langen, so  zog  man  es  vor,  die  Handelspolitik 

„autonom"  zu  regeln.  Auf  diesem  Standpunkt 
stehen  noch  heute  die  grundsätzlichen  Anhänger 
einer  Schutzzollpolitik. 

Aber  auch  die  freihändlerischen  Theoretiker 
treten  keineswegs  immer  für  Handelsverträge 
ein.  Weder  Quesnay  noch  A.  Smith  waren  für 
sie  eingenommen,  und  das  Rentzsche  Hand- 

wörterbuch der  Volkswirtschaftslehre  (1866), 
dieser  theoretische  Niederschlag  der  deutschen 
Freihandelspartei,  sagt  in  dem  Art.  „Handels- 

verträge" geradezu:  „Die  freihändlerischen  Ten- denzen der  Volkswirtschaftslehre  lassen  sich  mit 
dem  Abschlüsse  separater  Handelsverträge  kaum 
noch  vereinigen.  Das  Bestreben  der  Neuzeit  geht 
vielmehr  dahin,  die  Eingangszölle  immer  mehr 
herabzusetzen,  und  sie  vorläufig,  bis  ein  völ- 

liges Aufgeben  derselben  gestattet  sein  wird,  nur 
für  eine  kleine  Anzahl  von  ausländischen  Ver- 

brauchsartikeln beizubehalten;  wenn  jetzt  noch 
Handelsverträge  abgeschlossen  werden,  so  ist 
dies  ein  Beweis,  daß  wenigstens  bei  einer  der  kon- 

trahierenden Nationen  richtige  Ansichten  über 
Handel  und  Verkehr  noch  nicht  zur  vollen 

Geltung  gekommen  sind." Eine  wohlwollendere  Haltung  nimmt  Lists 

„Nationales  System"  zu  den  Handelsverträgen 
«in,  wo  diese  „als  das  wirksamste  Mittel  er- 

scheinen, die  wechselseitigen  Handelsbeschrän- 
kungen nach  und  nach  zu  mildern  und  die 

Nationen  dem  freien  Weltverkehre  allmählich 

entgegenzuführen". In  der  Tat  dürfte  es  wohl  kaum  zweifelhaft 
sein,  daß  die  Handelsverträge  eine  Erleichterung 

des  internationalen  Verkehrs  herbeiführen.  Sie 
bringen  Ordnung  in  bisher  vielfach  regellose, 
von  der  Willkür  abhängige  Verhältnisse.  Allein 
die  vertragliche  Festlegung  wirtschaftlicher  Be- 

ziehungen auf  längere  Zeit  verleiht  den  kauf- 
männischen Kalkulationen  eine  größere  Sicher- 

keit und  wirkt  dadurch  verkehrsfördernd.  Mei- 
stens beseitigen  die  Verträge  aber  auch  direkt 

Schranken  des  Verkehrs  und  störende  Ungleich- 
heiten zwischen  einzelnen  Ländern.  In  vielen 

Handelsverträgen  wird  die  Förderung  des  inter- 
nationalen Verkehrs  ausdrücklich  als  Zweck  ge- nannt. 

III.  Inhalt  der  Handelsverträge. 

1.  Die  Vereinbarung  über  die  Handels- 
freiheit. Viele  Handelsverträge  besinnen 

mit  einer  Klausel,  vermöge  deren  sich  die 
beiden  Kontrahenten  , .volle  und  gänzliche 
Handelsfreiheit  (pleine  et  enliere  liberte  de 

commerce)"  zusichern.  Diese  Bezeichnung 
bedeutet  völkerrechtlich  keineswegs  das 
gleiche  wie  handelspolitisch.  Die  extreme 
Freihandelsschule  (Manchcstertum)  identi- 

fiziert bekanntlich  den  Freihandel  mit  Zoll- 
losigkeit.  Das  ist  nicht  die  Meinung  in  den 
Handelsverträgen.  Vielmehr  bedeutet  hier 
der  Ausdruck  Handelsfreiheit  immer  nur 

Wegfall  der  Verkehrsverbote  für  die  Aus- 
länder, also  freien  Zutritt  (libre  acces)  der- 

selben zu  den  Märkten  des  Inlandes.  Die 

Bedingungen  des  Zutritts  werden  meistens 
durch  Zolltarife  geregelt.  Wie  hoch  die 
Zölle  sind,  kommt  dabei  zunächst  nicht  in 
Betracht.  Man  darf  also  nicht  die  „im- 
munite",  wie  die  Physiokraten  sagten,  mit 
der  „libcrtß"  verwechseln. 

Auch  hochschutzzöllnerische  Staaten,  wie 
z.  B.  Kußland,  Spanien  usw.,  sichern  sich 
in  ihren  Handelsverträgen  wechselseitig  die 

„vollständige  Handelsfreiheit"  zu,  immerhin 
unter  Vorbehalt  ihrer  protektionistischen 
Tarife. 

Als  charakteristisch  mag  nebenbei  be- 
merkt werden,  daß  im  Texte  der  Handels- 

verträge die  typischen  Schlagwörter  der 

Manchesterschule,  „Freihandel",  „freetrade", 
„libre  6changc",  nicht  gebraucht  zu  werden 
pflegen;  regelmäßig  kommen  dafür  die  Aus- 

drücke „Handelsfreiheit",  „freedom  of  com- 
merce", „liberte  commerciale"  oder  „liberte 

de  commerce"  zur  Anwendung. 

Ungeachtet  der  Beiwörter  „vollständig" 
oder  „voll  und  gänzlich"  (pleine  et  entirre) 
ist  die  in  den  Handelsverträgen  stipulierte 
Handelsfreiheit  in  der  Form,  „den  gegen- 

seitigen Verkehr  durch  keinerlei  Einfuhr-, 
A'isfuhr-  und  Durchfuhrverbote  zu  hem- 

men", keineswegs  als  uneingeschränkt  auf- zufassen. 

Ausnahmen  werden  stets  ausdrücklich 

aufgeführt,  die  sich  allerdings  gewöhnlich 
nicht  auf  handelspolitische  als  vielmehr  auf 

Materien  des  Besteuerungswesens,  der  Ge- 
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sundheitspolizei  und  des  politischen  Selbst- 
schutzes beziehen.  In  dem  Handelsverträge 

von  1891  zwischen  Oesterreich-Ungarn  und 
der  Schweiz  waren  diese  Verbolsvorbehalte 
in  folgender  Weise  formuliert:  „Ausnahmen 
dürfen  nur  stattfinden:  a)  bei  den  gegen- 

wärtig bestehenden  oder  künftig  etwa  ein- 
zuführenden Staatsmonopolen ;  b)  ausgesund- 

heits-und  veterinärpolizeilichen  Rücksichten, 
insbesondere  im  Interesse  der  öffentlichen 
Gesundheitspflege  und  in  Uebereinstimmung 
mit  den  diesbezüglich  geltenden  internatio- 

nalen Grundsätzen;  c)  unter  außerordent- 
lichen Umständen  in  Beziehung  auf  Kriegs- 

bedürfnisse. —  Der  im  vorstehenden  Alinea  b) 
ausgesprochene  Vorbehalt  erstreckt  sich 
auch  auf  jene  Vorsichtsmaßregeln,  welche 
zum  Schutze  der  Landwirtschaft  gegen  die 
Verbreitung  schädlicher  Insekten  und  Orga- 

nismen ergriffen  werden." 
2.  Die  Vereinbarung  über  die  Meist- 

begünstigung. Der  Gedanke  der  Nieht- 
zurücksetzung  gegen  andere  fremde  Nationen 
in  beziig  auf  Zölle  und  sonstige  Vorteile  lehnt 
sich  an  den  völkerrechtlichen  Begriff  der 
Handelsfreiheit  an;  doch  ist  es  unscharf, 
beide  Begriffe  kurzerhand  miteinander  zu 
vermengen.  Dies  geschieht  z.  B.  in  einer 
von  Colbert  auf  Mazarins  Veranlassung  aus- 

gearbeiteten Denkschrift,  1651,  über  einen 
mit  England  zu  vereinbarerden  Handels- 

vertrag, wo  sich  folgende  Definition  findet: 

,,La  liberte  du  commerce,  c'est  ä-dire  de- 
charge  des  impositions  et  daces  que  les 
Anglais  levent  sur  les  marchands  fiain.ais 
et  oü  les  Espagnols  ne  sont  sujets  en  vertu 
de  leurs  traft  ds.  Nous  avons  la  raison  de 
demander  pour  le  moins  des  conditions 

/egales."  (Original  bei  Neymarck.)  Die 
gleiche  Zusammenwerfung  dieser  zwei  zu 
scheidenden  Begriffe  findet  sich  ungemein 
häufig,  z.  B.  im  Handelsvertrage  zwischen 
Marokko  und  Deutschland,  1890,  der  mit 
den  Worten  begann:  „Zwischen  beiden 
Reichen  soll  gegenseitige  Handelsfreiheit  be- 

stehen. Zu  diesem  Zwecke  verpflichtet  sich 
ein  jeder  der  hohen  vertragschließenden 
Teile,  den  Untertanen  des  anderen  Teiles 
alle  Rechte,  Vorteile  und  Privilegien  zuzu- 

sichern und  zu  gewähren,  welche  seitens  des 
einen  wie  des  anderen  Teiles  den  Angehörigen 
der  meistbegünstigten  Nation  zugestanden 

sind  oder  künftig  zugestanden  werden." 
Demgegenüber  sehen  wir  aber  auch  wieder 
Verträge,  welche  mit  der  Zusicherung  der 

„vollständigen  Handelsfreiheit"  beginnen, 
ohne  daß  dadurch  in  bezug  auf  den  Zolltarif 
die  Meistbegünstigung  zugestanden  wird. 
Dies  geschieht  z.  B.  im  russisch-spanischen 
Handelsvertrag  1888,  wo  die  Vorteile  der 
Konventionaltarife  bloß  für  den  Verkehr 
zwischen  Finnland  und  Spanien  eingeräumt 
werden,   während   die   eigentlich   russischen 

Waren  in  Spanien  und  die  spanischen  Waren 
in  Rußlard  ausdiücklich  den  wechselseitigen 
autonomen  Zolltarifen  unterstellt  weiden. 
Der  Zutritt  an  und  für  sich  ist  von  dem  Zu- 

tritt unter  den  gleichen  Bedingungen  mit 
gewissen  anderen  Nationen  begrifflich  zu 
trennen.  Tatsächlich  hat  sich  denn  auch  für 
die  letztere  Bedeutung  eine  besondere  Klausel 
herausgebildet,  die  ihre  eigene  Geschichte  hat. 

Die  Zusicherung,  sich  wechselseitig  auf 
dem  Fuße  der  Meistbegünstigung  behandeln 
zu  wollen  (traitement  sur  le  pied  de  la 
nation  la  plus  favorisee;  most  favoured 
nation  clause),  tritt  in  den  Handelsverträgen 
sowohl  in  positiver  als  auch  in  negativer 
Formulierung  auf.  Nach  der  ersteren  ver- 

pflichten sich  die  beiden  Kontrahenten,  „jede  ~*~\ 
Begünstigung,  jedes  Vorrecht  und  jede  Zoll- 

ermäßigung, welche  einer  dritten  Macht  be- 
reits zugestanden  ist  oder  in  der  Folge  zu- 

gestanden weiden  sollte,  auch  gegenüber 

dem  anderen  Teile  in  Kraft  zu  setzen"; 

nach  der  anderen,  daß  „von  keinem  der~ZZ^J vertragschließenden  Teile  dritte  Staaten 
günstiger  als  der  andere  vertragschließende 
Teil   behandelt   werden   dürfen".      Im   Be-   * 
griffe  des  Gleichbegünstigungszwanges  ist 
zugleich  der  Gleichbenacht  ciligungszwang 
mit  Rücksicht  auf  andere  enthalten. 

Die  Gleichbenachteiligungspflicht  pflegt 
neuerdings  durch  den  Vorbehalt  einge- 

schränkt zu  werden,  daß  Verkehrsverbote  - 
nur  in  dem  Falle  auch  auf  die  übrigen  Staaten 
ausgedehnt  werden  müssen,  wenn  und  soweit 

dort  die  „gleichen  Voraussetzungen"  zu- 
treffen; also  bei  Einfuhrverboten  von  Rind- 

vieh, wenn  in  den  anderen  Ländern  die 
Viehseuche  ebenfalls  herrscht.  Ausgenom- 

men von  jedweder  Bindung  und  daher  auch 
vom  Meistbegünstigungszwange  sind  die 
Kriegsbedürfnisse  zumal  unter  außerordent- 

lichen Umständen. 
Auch  in  anderer  Beziehung  werden  wohl 

gewisse  Einschränkungen  des  Meistbegünsti- 
gungszwanges vertragsmäßig  festgesetzt. 

Eine  solche  wies  z.  B.  der  schon  erwähnte 
Art.  11  des  Frankfurter  Friedens  vom  9./V. 
1871  auf,  welcher  in  seinen  hierhergehörigen 
Bestimmungen  folgenden  Wortlaut  hatte: 

„Da  die  Handelsverträge  mit  den  ver- 
schiedenen Staaten  Deutschlands  durch  den 

Krieg  aufgehoben  sind,  so  werden  die  deut- 
sche und  die  französische  Regierung  den 

Grundsatz  der  gegenseitigen  Behandlung  auf 
dem  Fuße  der  meistbegünstigten  Nation 
ihren  Handelsbeziehungen  zugrunde  legen. 
Die  Regel  umfaßt:  die  Ein-  und  Ausgangs- 
abgaben,  den  Durchgangsverkehr,  die  Zoll- 

förmlichkeiten, die  Zulassung  und  Behand- 
lung der  Angehörigen  beider  Nationen  und 

der  Vertreter  derselben.  Jedoch  sind  aus- 
genommen von  der  vorgedachten  Regel  die 

Begünstigungen,  welche  einer  der  vertrag- 
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schließenden  Teile  durch  Handelsverträge 

anderen  Ländern  gewährt  hat  oder  ge- 
währen wird,  als  den  folgenden:  England, 

Beiden,  Niederlande,  Schweiz,  Oesterreich, 

Rußland." 
S-  Die  Einschränkung  des  Geltungsbereiches 
der  Meistbegünstigungsklausel  auf  das  Zoll- 

wesen mit  Ausschluß  der  anderweitigen 

„ sozial-kommerziellen"  Materien  kommt  auch 
in  selbständigen  Handelsverträgen  vor.  Da- 

gegen war  einzig  in  ihrer  Art  die  Bestim- 
mung,  daß  richl  jedwede  dritten  Staaten  ge- 

währte Begünstigungen  dem  Klauselzwange 
unterworfen  sein  sollen,  sondern  bloß  die 
an  eine  beschränkte  Anzahl  von  Staaten  ge- 

machten Zugeständnisse.  Dadurch  wird  eine 
Differenzierung  in  den  Begriff  und  infolge- 

dessen in  die  Handelspolitik  hineingetragen, 
welche  leicht  zu  Komplikationen  führen  kann 
und  auch  tatsächlich  mancherlei  Verwir- 

rungen hervorgerufen  hat.  Der  Art.  11  mit 

seiner  „unauflöslichen"  Bindung  hat  die 
Frage  zu  besonderer  Wichtigkeit  erhoben, 
was  alles  innerhalb  des  Zollwesens  dem 

Meistbegünstigungszwange  unterliegt  und 
was  als  außerhalb  stehend  zu  betrachten  ist. 

Nach  dem  internationalen  Brauche,  der 
auch  zwischen  Frankreich  und  Deutschland 

in  Gellung  stand,  fallen  niclil  in  den  Meist- 
begünstigungszwang herein:  die  Begünsti- 

gungen im  Gebiete  des  kleinen  Grenz- 
verkehrs;  ferner  nicht  die  Vereinbarungen 
bezüglich  des  Veredelungsverkehrs. 

Desgleichen  bleiben  gewöhnlich  die  wech- 
selseitigen Begünstigungen  im  Handelsver- 

kehr der  Mutterländer  mit  ihren  Kolonien 

außerhalb  des  normalen  Meistbegünstigungs- 
zwanges. 

In  den  neueren  Handelsverträgen  pflegen 
noch  ausdrücklich  ausgenommen  zu  werden: 
,,Die  von  einem  der  vertragschließenden  Teile 
durch  eine  schon  abgeschlossene  oder  etwa 
künftighin  abzuschließende  Zolleinigung 
mit  einem  anderen  Staate  oder  Staatsteile 

zugestandenen  Begünstigungen."  Dieser 
Vorbehalt  spielte  in  neuerer  Zeit  bei  den  Ver- 

handlungen über  die  Bildung  eines  „mittel- 

europäischen Zollvereins",  insbesondere  einer 
Zollgemeinschaft  zwischen  Deutschland  und 
Oesterreich-Urgam,  eine  große  Rolle.  In 
Deutschland  wurde  —  besonders  während 
des  Weltkriegs  —  die  Schaffung  einer  Staa- 

tengemeinschaft „Mitteleuropa"  eifrig  be- 
fürwortet, unter  der  Voraussetzung,  trotz 

des  engeren  Zusammenschlusses  mit  Nach- 
barstaaten an  der  Meistbegünstigungspolitik 

gegenüber  den  anderen  festhalten  zu  können. 
Was  die  nicht  speziell  zollmäßigen  Ma- 

terien anbelangt,  so  pflegt  auch  die  Zu- 
lassung zur  Küstenschiffahrt  (cabotage) 

und  zur  Küstenfischerei  keineswegs  ohne 
weiteres  der  Meistbegünstigung  unterstellt  zu 
sein.    Vielmehr  gilt  hier  als  Regel,  daß  der 

Mitgenuß  der  etwa  einer  anderen  Nation 
eingeräumten  Zulassung  davon  abhängig 
gemacht  wird,  daß  die  den  Anspruch  er- 

hebende Vertragsnation  in  der  gleichen 
Sphäre  Gegenseitigkeit  übe. 

3.  Die  Vereinbarung  über  die  Gleich- 
stellung mit  den  Inländern.  Wo  Meist- 

begünstigung ist,  da  ist  auch  Weniger-  oder 
Nichtbegünstigung,  zumal  wenn  die  erstere 
als  eine  vertragsmäßige  Bevorzugung  in 
Tausch  gegeben  wird.  Bedeutet  also  die  ver- 

tragsmäßige Meistbegünstigung  keineswegs, 
wie  das  oft  angenommen  wird,  eine  absolute 
Gleichstellung  aller  fremden  Nationen,  son- 

dern im  Gegenteil  oft  gerade  die  Einsetzung 
einer  differentiellen  Behandlung  gegenüber 
Nicht  Vertragsstaaten,  so  ist  darin  ebenso- 

wenig an  und  für  sich  eine  Gleichstellung 
mit  den  Landesangehörigen  enthalten.  Die 
Meistbegünstigung  kann  zusammenfallen  mit 

der  Gleichstellung  von  Fremden  und  Ein- 
heimischen, sie  kann  aber  auch  mit  einer 

mehr  oder  weniger  weitgehenden  Bevor- 
ZUgung  der  Inländer  vor  den  Ausländern 
verbunden  sein.  Endlich  ist  auch  eine  Be- 

vorzugung der  Ausländer  vor  den  eigenen 
Volk  genossen  möglich.  Letzteres  kommt 
nichl  bloß  im  Verhältnis  zu  halbzivilisierten 

Völkern  vor,  sondern,  wiewohl  ausnahms- 
weise, selbst  unter  europäischen  Staaten. 

Darauf  bezieht  sich  z.  B.  die  Klausel  im  eng- 
lisch-schweizerischen Handelsvertrag  1855, 

welche  festsetzt,  daß  im  allgemeinen  zwar 
die  wechselseitige  Gleichstellung  mit  den 
Landesangehörigen,  daneben  aber  auch  die 
Meistbegünstigung  gelten  solle,  welche  letz- 

tere überall  da  einzutreten  habe,  wo  irgend- 
eine dritte  Nation  „einen  ausnahmsweisen 

Vorteil  genießt,  der  den  eigenen  Angehörigen 

nicht  gewährt  ist". 
In  der  Hauptsache  bezieht  sich  die  Gleich- 

st cllungsklausel  auf  Niederlassungsverhält- 
nisse und  Gewerbebefugnisse  und  ist  in  die 

Form  gekleidet,  daß  die  Mitglieder  der  an- 
deren Nation  „auf  dem  Fuße  einer  vollstän- 
digen Gleichheit  (parfaite  egalite)  mit  den 

Inländern  behandelt  werden  sollen". 
Doch  gibt  es  auch  hier  wichtige  Aus- 

nahmen; so  befindet  sich  in  den  neuesten 
europäischen  Handelsverträgen  fast  überall 
der  Vorbehalt:  „auf  das  Apothekergewerbe, 
das  Handelsmäkler-  (Sensalen-)  Geschäft  und 
den  Gewerbebetrieb  im  Umherziehen,  ein- 

schließlich des  Hausierhandels,  findet  diese 

Bestimmung  keine  Anwendung".  Hierfür 
soll  bloß  die  Gleichstellung  mit  der  meist- 

begünstigten Nation  gelten. 
Je  nach  der  Verfassung  der  betreffenden 

Länder  kann  die  Unterfrage  entstehen,  mit 

welcher  der  verschiedenen  Bevölkerungs- 
klassen die  Gleichbehandlung  stattfinden 

soll.  Im  türkisch-französischen  Handels- 

vertrage 1861  werden  die  Franzosen  in  be- 
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zug  auf  alle  inneren  Gewerbeberechtigungen 
„den  meistbegünstigten  unter  den  ottomani- 
ßchen  Untertanen"  gleichgestellt,  also  den 
Muselmanen  (seit  Umwandlung  des  Reiches 
in  einen  Verfassungsstaat  1908  dahin  ge- 

fallen). Die  Schweiz  pflegt  die  „Gleich- 
stellung mit  den  Angehörigen  der  anderen 

Kantone"  einzuräumen.  Der  deutsch-italie- 
nische Handelsvertrag  von  1891  gesteht  alle 

Rechte  (mit  Ausnahme  der  politischen)  zu, 
„welche  den  Landesangehörigen  ohne  Be- 

schränkung und  ohne  Unterscheidung  ge- 
währt werden".  Bei  gewissen  Staaten  fällt 

die  Gleichstellung  mit  den  Einheimischen 
für  Europäer  überhaupt  außer  Betracht.  Das 
war  z.  B.  beim  ehemaligen  Kongostaat,  dessen 
Inländer  Neger  waren,  der  Fall.  Hier  trat 
die  Meistbegünstigung  dafür  ein. 

Einzelne  Verträge  enthalten  eine  genaue 
Gliederung  der  Materien,  für  welche  eines- 

teils die  Meistbegünstigung,  anderenteils  die 
Gleichstellung  mit  den  Inländern  vereinbart 
ist,  so  der  Handelsvertrag  zwischen  Mexiko 
und  Ekuador  von  1888.  Je  nach  der  Kultur- 

höhe und  den  inneren  Zuständen  der  ver- 
tragschließenden Länder  wird  sich  diese 

Gliederung  selbstverständlich  anders  zu  ge- 
stalten haben. 

4.  Die  Vereinbarung  über  die  „offene 
Tür".  Eng  verwandt  mit  der  Politik  der 
„Meistbegünstigung"  ist  die  der  „offenen 
Tür".  Auch  sie  bezweckt  die  Gleichberech- 

tigung im  wirtschaftlichen  Verkehr  mit  frem- 
den Ländern.  Es  hängt  hauptsächlich  von 

machtpolitischen  Verhältnissen  ab,  ob  die 
eine  oder  die  andere  Bezeichnung  angewendet 
wird.  Der  Unterschied  ist  in  der  Person  der 

Vertragschließenden  zu  suchen.  Die  „Meist- 
begünstigung" vereinbart  ein  Staat,  der  die 

wirtschaftliche  Gleichberechtigung  mit  an- 
deren in  einem  fremden  Staate  anstrebt,  mit 

diesem;  der  eine  verlangt  sie,  der  andere 
gewährt  sie,  in  der  Regel  unter  Beanspruchung 
des  gleichen  Rechtes  vom  ersten.  Ueber  die 

Oeffnung  und  das  Offenstehen  der  „Tür"  eines 
Landes  verhandeln  und  beschließen  dagegen 
die  Fremden  unter  sich,  häufig  unter  Um- 

gehung des  Hauptbeteiligten,  des  Besitzers 

der  „Tür",  ja  sogar  gegen  seinen  Willen. Dies  lassen  sich  natürlich  nur  schwache 
Staaten  gefallen.  Starke  Staaten  bestimmen 

selbst,  ob  ihre  „Tür"  geöffnet  werden  soll 
oder  nicht,  und  unter  welchen  Bedingungen 
die  Fremden  Einlaß  erhalten.  Die  schwachen, 

wirtschaftlich  „rückständigen",  der  „Er- 
schließung" und  „Durchdringung"  (pene- 

tration)  bedürftigen  Staaten  müssen  da- 
gegen —  oft  nach  heftigem  Widerstände  — 

die  Weisungen  der  „fortgeschrittenen"  Herren 
der  Erde  entgegennehmen.  Von  „offener 

Tür"  spricht  man  nicht  gegenüber  England, Rußland,    Italien,    der    nordamerikanischen 

Union,  Argentinien  oder  Japan,  sondern  nur 
gegenüber  kraftlosen  Staaten  wie  China, 
Marokko,  Persien,  Siam.  Solchen  Staaten 
erkennen  die  Großmächte  kein  Selbst- 
bestimmungsrecht  zu;  sie  sind  nur  „Ob- 

jekte" der  wirtschaftlichen  Bestrebungen 
anderer.  Gelegentlich  ersucht  man  sie  aller- 

dings der  Form  wegen  um  ihre  Zustimmung, 
die  sie  in  ihrer  Ohnmacht  nicht  verweigern 
dürfen,  und  hat  dann  den  Vorteil,  sich  später 
auch  ihnen  gegenüber  auf  eine  vertragliche 
Abmachung  berufen  zu  können.  Natürlich 
verschieben  sich  von  Zeit  zu  Zeit  die  Macht- 

verhältnisse. Schwächere  Staaten  erstarken 
oder  finden  mächtige  Bundesgenossen;  dann 
muß  man  ihr  Selbstbestimmungsrecht  wieder 
respektieren.  So  ist  es  China,  das  um  die 
Jahrhundertwende  eine  wehrlose  Beute  der 
Großmächte  zu  werden  schien,  gelungen, 
allmählich  wieder  seine  Stimme  vernehmbar 
zu  machen. 

Der  Ausdruck  „offene  Tür"  (open  door) stammt  wohl  aus  Amerika.  Als  im  letzten 
Jahrzehnt  des  vorigen  Jahrhunderts  drei 
Großmächte  sich  anschickten,  China  unter 
sich  aufzuteilen  —  sie  begannen  mit  der  Ab- 

grenzung von  „Interessensphären";  Ruß- land beanspruchte  den  Norden,  Frankreich 
den  Süden,  England  die  Mitte,  das  Yargtse- 
becken  — ,  da  erhoben  vor  allem  die  Nord- 

amerikaner dagegen  Einspruch;  sie  erklärten, 

die  „Tür"  Chinas  müsse  offen  bleiben.  Hierin 
fanden  sie  von  seiten  Deutschlands  und  Ja- 

pans Unterstützung,  und  es  gelang  ihnen 
auch,  ihrem  Grundsatz  allgemeine  Aner- 

kennung zu  verschaffen.  Er  wurde  in  einer 
Reihe  von  Verträgen  festgelegt.  So  heißt  es 
in  dem  deutsch-englischen  China-Abkommen 
vom  16./X.  1900:  „Es  entspricht  einem  ge- meinsamen und  dauernden  internationalen 
Interesse,  daß  die  an  den  Flüssen  und  an  der 
Küste  Chinas  gelegenen  Häfen  dem  Handel 
und  jeder  sonstigen  erlaubten  wirtschaftlichen 
Tätigkeit  für  die  Angehörigen  aller  Nationen 
ohne  Unterschied  frei  und  offen  bleiben;  und 
die  beiden  Regierungen  sind  miteinander 
einverstanden,  dies  ihrerseits  für  alles  chine- 

sische Gebiet  zu  beobachten,  wo  sie  einen 

Einfluß  ausüben  können."  Die  übrigen 
Großmächte  erklärten  alsbald  ihre  Zustim- 

mung zu  dieser  Politik.  Auch  in  dem  eng- 
lisch-japanischen Bündnisvertrage  vom 

12./VIII  1905  wurde  der  Grundsatz  der 

„offenen  Tür"  bezüglich  Chinas  bekräftigt; die  beiden  Mächte  vereinbarten  von  neuem 
„die  Gewährleistung  des  Prinzips  gleicher 
Bedingungen  (opportunities)  für  den  Handel 
und  die  Industrie  aller  Nationen  in  China". 
Eine  große  Rolle  spielte  die  Politik  der 

„offenen  Tür"  auch  in  dem  deutsch-franzö- 
sischen Marokko-Streite.  Mehrfach  wurde 

damals,  so  im  kritischen  Frühjahr  1905,  der 
Standpunkt  Deutschlands  amtlich  als  „Wah- 
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rung  der  offenen  Tür,  d.  h.  der  wirtschaft- 
lichen Gleichberechtigung  aller  Nationen, 

in  Marokko"  gekennzeichnet. 
Zweifelhaft  blieb  bei  allen  Verhandlungen 

nnd  Abmachungen  über  die  ,, offene  Tür", 
wieweit  sich  die  „Gleichberechtigung"  aller erstrecken  solle.  In  erster  Linie  dachte  man 
immer  an  Ein-  und  Ausfuhr  sowie  Schiffahrt. 
Es  blieb  unklar,  ob  der  Grundsatz  auch  für 
den  Bau  von  Eisenbahnen,  die  Anlage  von 
Bergwerken  u.  dgl.  Gültigkeit  haben  solle. 

Den  Gegensatz  zur  „Politik  der  offenen 
Tür"  bildet  die  „Politik  der  Interessensphä- 

ren", d.  h.  die  Erstrebung  von  wirtschaft- lichen Sonderrechten  der  einzelnen  Mächte 
in  den  kraftlosen  Staaten.  Die  Erklärung 

eines  Gebietes  zur  „Interessensphäre"  ist vielfach   die  Vorstufe   zur  Besitzergreifung. 
5.  Vereinbarung  über  Warenliefe- 

rungen. Eine  neue  Art  von  Handelsver- 
trägen hat  die  Not  des  Weltkrieges  gesell  äffen. 

Nachdem  der  internationale  Güteraustausch 
durch  zahlreiche  Ein-  und  Ausfuhrverbote 
eingeschränkt  und  weiter  durch  Blockade, 
Unterseeboote  und  Valutaschwierigkeiten 
stark  gehemmt  worden  war,  entstand  für 
viele  Staaten  die  Gefahr,  überhaupt  nicht 
mehr  in  den  Besitz  der  ausländischen  Güter 
zu  gelangen,  deren  sie  dringend  bedurften. 
Sie  konnten  daher  ihre  Warenversorgung 
nicht  mehr  dem  freien  Verkehr,  soweit  ein 
solcher  noch  möglich  war,  überlassen,  son- 

dern bemühten  sich,  den  Bezug  der  am 
dringendsten  benötigten  Waren  durch  be- sondere Abkommen  mit  Nachbarstaaten 
sicherzustellen.  Diese  Vereinbarungen  er- 

streckten sich  meistens  nur  auf  wenige 
Monate,  wurden  dann  aber  oft  verlängert. 
So  schloß  z.  B.  Deutschland  in  den  Jahren 
1917  und  1918  eine  Reihe  von  kurzfristigen 
Verträgen  mit  Holland  und  der  Schweiz; 
es  versprach  vor  allem  die  Lieferung  von 
Kohle  und  Holz  in  einem  bestimmten  Um- 

fange und  bedang  sich  dafür  die  Lieferung 
von  gewissen  Mengen  Lebensmitteln,  Tex- 

tilien usw.  aus.  Auch  die  Ententestaaten 
trafen  ähnliche  Vereinbarungen  mit  anderen 
Ländern,  besonders  den  europäischen  Neutra- 

len. Vielfach  war  das,  Wirtschaftsabkommen" 
mit  einem  „Kreditabkommen",  d.  h.  einer 
Vereinbarung  über  die  Stundung  der  Zahlung 
für  die  Warenlieferungen  verbunden. 

6.  Vereinbarungen  über  Steuern.  Daß 
die  Freiheit  des  Handels  und  der  Gewerbe 
die  Steuerpflicht  nicht  aufhebt,  ist  in  der 
Gesetzgebung  ein  allgemein  anerkannter 
Grundsatz.  Handelspolitisch  ist  zu  unter- 

scheiden zwischen  äußerer  und  innerer  Be- 
steuerung. Die  im  Inlande  hergestellten  und 

im  Inlande  verbrauchten  Waren  können,  da 
sie  in  jedem  Stadium  ihres  Daseins  in  den 
Bereich  der  Steuerhoheit  des  Staates  fallen, 
sowohl  bei  der  Erzeugung  wie  im  Verkehr 

als  auch  beim  Verbrauche,  mit  Abgaben 
belegt  werden.  Anders  steht  es  bei  den 
Waren,  welche  im  Auslande  erzeugt,  behufs 
Verkaufs  und  Verbrauchs  in  das'  Inland hereinbefördert  werden.  In  bezug  auf  diese 
ist  seitens  des  Einfuhrstaates  eine  direkte 
Unternehmungsbesteuerung  am  Ursprungs- 

orte ausgeschlossen.  Die  Besteuerung  kann 
erst  beim  Eintritt  in  den  nationalen  Verkehr 
des  Bestimmungslandes  geschehen,  was  sich 
in  der  indirekten  Besteuerungsform  der 
Zölle  vollzieht.  Solche  Finanzzölle,  die  ein 
Aequivalent  für  die  der  inneren  Produktion 
direkt  oder  indirekt  aufgelegten  Steuern 
bilden  sollen,  sind  auch  von  hervorragenden 
Vertretern  des  Freihandels,  so  namentlich 
von  Adam  Smith  und  J.  B.  Say,  für  ange- 

bracht erklärt  worden. 
In  seinem  Kapitel  über  die  Handelsver- 

träge (Cours  complet  Part  IV)  stellt  J.  B, 
Say,  der  übrigens  kein  Freund  der  Verträge 
ist,  das  obwaltende  Verhältnis  in  folgender 
Weise  dar:  „Ich  nehme  an,  daß  eine  Re- 

gierung zu  allen  fremden  Nationen  sagt: 
ihr  sollt  alle  Waren,  welche  ihr  wollt,  zu- 

führen, indem  ihr  die  Eingangszölle  bezahlt, 
welche  allen  unseren  anderen  öffentlichen 
Abgaben  entsprechen.  Das  Getreide  (ver- 

möge der  Grundsteuer),  sodann  die  Fabri- 
kationsgegenstände bezahlen  ihre  Steuer; 

die  Waren  des  auswärtigen  Handels  müssen 
die  ihrige  ebensogut  entrichten;  aber  diese 
Steuern,  das  Resultat  einer  allgemeinen 
Maßregel,  sind  keineswegs  dazu  angetan, 
den  inneren  Produkten  ein  Vorrecht  zu  ver- 

schaffen; sie  gehen  nur  soweit,  den  aus- 
wärtigen Erzeugnissen  nicht  eine  Befreiung 

einzuräumen,  welche  die  ersteren  nicht  ge- 
nießen. Unterzieht  euch  diesem  Gesetze,  dem 

alle  Waren,  die  in  unserem  Lande  verbraucht 

werden,   gleichermaßen   unterworfen   sind." 
Neuerdings  beginnt  sich  der  Brauch  ein- 

zubürgern, daß  sich  die  Staaten  in  den 
Handelsverträgen  bezüglich  der  indirekten 
Besteuerung  überhaupt  die  volle  Autonomie 
vorbehalten.  Dies  geschieht  einesteils  da- 

durch, daß  von  der  im  allgemeinen  zuge- 
sicherten Verkehrsfreiheit  ausdrücklich  aus- 

genommen werden  alle  diejenigen  Objekte, 
welche  in  dem  Gebiete  eines  der  vertrag- 

schließenden Teile  den  „Gegenstand  eines 

Staatsmonopols  bilden  oder  bilden  werden". Anderenteils  durch  die  weitere  Bestimmung* 
daß,  wenn  einer  der  vertragschließenden 
Teile  es  nötig  findet,  eine  neue  Akzise  oder 
dergleichen  auf  eine  Ware  zu  legen,  derselbe 
Gegenstand  mit  der  gleichen  Abgabe  oder 
einem  entsprechenden  Zuschlage  bei  der 
Einfuhr  belegt  werden  darf.  Natürlich  wird 

dadurch  auch  der  Mitgenuß  etwaiger  Steuer- 
ermäßigungen bedingt.  Manchmal  knüpft 

sich  die  Bestimmung  an,  daß  Steuerrück- 
vergütungen bei  der  Ausfuhr  genau  den  in- Handwörterbuch  der  Staatswissensoliaften.    4.  Aufl.    Bd.  V. 
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neren  Verbrauchssteuern  entsprechen  müssen 
und  nicht  den  Charakter  von  Ausfuhr- 

prämien tragen  dürfen. 
Bei  den  inneren  Abgaben  überhaupt,  so- 

weit die  vom  Ausland  importierten  Waren 
davon  betroffen  werden,  gilt  im  allgemeinen 
der  Grundsatz  der  Gleichstellung  mit  den 
Eigenprodukten.  Doch  gibt  es  auch  Aus- 

nahmen; so  schreibt  die  schweizerische 
Bundesverfassung  von  1874  den  Kantonen 
vor,  bei  den  von  ihnen  erhobenen  Ohmgeldern 
die  auswärtigen  Geträrke  höher  zu  besteuern 
als  die  Landeserzeugnisse.  Der  betreffende 
Vorbehalt  spieltebis  zum  tatsächlichen  Dahin- 
fall  dieser  Bestimmung  durch  Einführung 
des  Alkoholmonopols  (1887)  eine  wichtige 
Bestimmung  in  den  Handelsverträgen  der 
Schweiz.  Es  konnte  hier  also  nur  die  Meist- 

begünstigung, nicht  die  Gleichstellung  mit 
den  Inländern  zugestanden  werden. 

Die  Gleichstellung  mit  den  Inländern 
findet  unbestritten  Anwendung  in  bezug  auf 
die  direkten  Steuern,  welchen  die  im 
Lande  dauernd  niedergelassenen  Ausländer 
wie  die  Einheimischen  unterworfen  sind. 
Darauf  bezügliche  Bestimmungen  firden  sich 
zumal  in  den  oft  selbständig  abgeschlossenen, 
gewöhnlich  aber  mit  den  Handelsverträgen 
vereinigten  Niederlassungsverträgen.  Die 
Formulierung  der  Zusicherung  ist  in  der 
Regel  die,  daß  „unter  keinen  Umständen, 
weder  in  Friedens-  noch  in  Kriegszeiten  auf 
das  Eigentum  eines  Angehörigen  des  anderen 
Teiles  eine  höhere  oder  lästigere  Taxe,  Ge- 

bühr, Auflage  oder  Abgabe  gelegt  werden 
darf  als  auf  das  gleiche  Eigentum  eines  An- 

gehörigen der  meistbegünstigten  Nation". 
Die  hier  beigefügte  Meistbegünstigung 

bedeutet  in  diesem  Falle  eher  eine  Bevor- 
zugung als  eine  Zurückstellung.  Sie  bezieht 

sich  nämlich  in  der  Hauptsache  auf  die  Be- 
freiung von  etwaigen  Militärpflichtersatz- 
steuern (Schweiz)  sowie  von  persönlichen 

Zwangsämtern  gerichtlicher,  administrativer 
und  munizipaler  Art  bzw.  von  etwa  dafür 
eingeführten  Ersatzabgaben.  Die  früher  nie 
fehlende  Bestimmung  betreffend  den  Wegfall 

des  droit  d'aubaine  kommt  heutzutage  nur 
noch  ausnahmsweise  vor.  Sie  ist  gewöhnlich 
durch  die  Bestimmung  ersetzt,  daß  auch  in 
bezug  auf  Erbschaftssteuern  Gleichbehand- 

lung mit  den  Inländern  statthaben  solle. 
7.  Konventionaltarif  und  Generaltarif. 

Nicht  alle  Handelsverträge  enthalten  be- 
sondere Zollsälze.  Häufig  beschränken  sie 

sich  auf  rein  textliche  Vereinbarungen  be- 
treffend Handelsgesetzgebung  und  Handels- 

gebrauch und  setzen  in  bezug  auf  das  Tarif- 
wesen bloß  die  Meistbegünstigung  fest. 

Daher  die  übliche  Einteilung  der  Handels- 
verträge in  Meistbegünstigungsver- 

träge und  in  Tarifverträge.  Diese 
Einteilung  ist  aber  nur  eine  formale.    Mate- 

riell gestalten  sich  die  Meistbegürstigungs- 
vertrage  indirekt  dadurch  gewöhnlich  auch 
zu  Tarifverträgen,  daß  durch  die  betrefferde 
Klausel  alle  fiüher  mit  anderen  Staaten  aus- 

getauschten Zollvergünstigungen  auf  die 
neue  Vertragspartei  ausgedehnt  werden. 

Die  merkantilist ische  Handelspolitik  hielt 
es  für  selbstverständlich,  daß  gegerüber 
jedem  fremden  Lande  eine  besondere  Hal- 

tung beobachtet  werde.  Zollmäßig  drückte 
sich  dies  durch  einen  Aufbau  von  Differen- 

tialzöllen aus.  Später  faßte  man  in  einzelnen 
Lärdern  die  verschiedenen  Zölle  für  die 

meistbegünstigten  Staaten  in  einem  „Kon- 
ventionaltarif" zusammen  und  stellte 

diesem  den  „Generaltarif"  für  alle  Nicht- 
vertragsstaaten  gegerüber.  Diese  Unter- 

scheidung führt  sich  auf  den  englisch-franzö- 
sischen Handelsvertrag  vom  Jahre  1860  zu- 

rück, wo  jedoch  nur  Frankreich  die  Ein- 
richtung annahm. 

Der  Konventional-  oder  Vertragstarif  ist 
nach  der  bisherigen  Praxis  nicht  von  vorn- 

herein fixiert.  Er  setzt  sich  gewöhnlich  aus 
einer  Reihe  von  zeitlich  auseinander  liegen- 

den und  auf  verschiedene  Endpunkte  laufen- 
den Sonderabmachungen  mit  verschiedenen 

Nationen  zusammen,  wobei  kraft  Meist- 
begünstigungsklausel die  späteren  Zuge- 

ständnisse auch  den  älteren  Vertragsparteien 
zugute  kommen.  Die  Tarifabmachungen, 
welche  sich  auf  das  ganze  Gebiet  der  Durch- 

fuhr-, Ausfuhr-  und  Einfuhrabgaben  be- 
ziehen können,  zerfallen  in  zwei  Formen, 

einesteils  in  einfache  Zollbindungen  und 
anderenteils  in  Zollermäßigiingen,  wobei  im 
letzteren  Falle  die  Bindung  daneben  statt- 

findet. Dabei  gilt  als  feststehender  Satz, 
daß  die  Bindung  nur  eine  Veränderung  nach 
oben,  nicht  nach  unten  verbietet.  Häufig 
umfassen  die  Zollabmachurgen  bloß  wenige 
Warenartikel,  so  daß  der  Konventionaltarif 
nur  aus  wenigen  Positionen  besteht.  Manch- 

mal ist  jedoch  auch  der  ganze  Tarif  gebunden. 
Während  früher  die  Zollermäßigiingen 

den  Hauptinhalt  der  wechselseitigen  Kon- 
zessionen ausmachten,  sind  neuerdings  unter 

Vorangang  der  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  die  Zollbindungen  in  den  Vorder- 

grund getreten.  In  den  auf  Grundlage  der 
Mac-Kinleybill  abgeschlossenen  sog.  Rezi- 

prozitätsverträgen tauscht  die  Union  den 
Verzicht  auf  die  Zollerhöhung  in  bezug  auf 
gewisse  Waren,  also  die  einfache  Bindung 
gegen  Zollermäßigungen  und  sonstige  Be- 

willigungen anderer  Staaten  aus. 
Um  der  differentiellen  Begünstigung 

durch  den  Konventionaltarif  teilhaflig  zu 
werden,  bedarf  es  des  Nachweises,  daß  die 
Ware  aus  einem  Vertragslande  stammt. 
Dieser  Nachweis  wird  erbracht  durch  die 

sog.  Ursprungszeugnisse.  Die  vertrags- 
mäßigen  Vorschriften  über  deren  Ausferti- 
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gung  sind,  je  nachdem  die  betreffenden 
Länder  eine  freihändlerische  oder  eine 
schutzzöllnerische  Handelspolitik  verfolgen, 
verschieden.  Freihändlerische       Länder 
pflegen  wohl  ganz  auf  solche  Zeugnisse  zu 
verzichten  oder  begnügen  sich  mit  einer 
Bestätigung  des  Ausfuhrzollamts  des  Her- 

kunftslandes. Andere  dagegen  verlangen 
eine  Bescheinigung  seitens  der  Ortsbehörde 
des  Herst  ellungsplatzes  oder  auch  wohl  eine 
durch  den  Eid  des  Produzenten  bekräftigte 
Ausfertigung  seitens  ihrer  im  Uisprungs- 
larde  residierenden  Konsuln  (Nordamerika). 
Es  kommt,  noch  die  Ulilerfrage  in  Betracht, 
ob  die  Vergünstigung  allen  ans  einem  Ver- 

tragsstaate hei  kommenden  Waren  oder  bloß 
den  dort  selbst  produzierten  einzuräumen 
sei.  Einige  Länder  nehmen  die  Ausdrücke 
Herkunft  (provenance)  und  Ursprung 
(origir.e)  als  gleichwertig,  so  daß  Waren, 
wenn  sie  zwar  in  einem  Nicht  Vertragsstaate 
hervorgebracht,  aber  durch  Zollzahlung  in 
einem  Vertragslande  „nationalisiert"  worden 
sind,  mit  den  Eigenprodukten  dieses  Landes 
gleichgehalien  werden.  Andere  dagegen 
knüpfen  das  Vorrecht  strenge  an  die  „Ori- 

ginalprovenienz", an  die  eigene  Erzeugung. 
Indessen  ist  im  letzteren  Falle  keineswegs 
Bedingung,  daß  ein  Fabrikat  auch  seinem 
Rohstoffe  nach  aus  dem  betreffenden  Lande 
stamme.  Einem  allgemein  angenommenen 
Brauche  gemäß  gilt  eine  Ware  als  sclbst- 
erzeugt,  wenn  sie  in  dem  Herkunftslande 
eine  derartige  Verarbeitung  erfahren  hat,  daß 
sie  in  eine  rächst  höhere  Zollklasse  des  Einfuhr 
tarifes  im  Bestimmungslar.de  gehoben  wird. 

8.  Sonstige  Vereinbarungen.  Als  wichtige, 
wiewohl  nicht  überall  vorkommende  Verabredun- 

gen sind  in  erster  Linie  anzuführen  die  Schieds- 
gerichtsklauseln und  die  Bedingungen  betr. 

wechselseitige  Zulassung  von  Konsuln. 
Die  Schiedsgerichtsklauseln  kommen 

in  dreifacher  Form  vor,  einmal  in  bezug  auf 
Streitigkeiten  bei  Zollabfertigung,  sodann  be- 

hufs Erledigung  von  auftauchenden  Meinungs- 
verschiedenheiten über  die  Auslegung  der  Ver- 

träge selbst,  endlich  zum  Zwecke  friedlichen 
Austrags  von  Differenzen  irgendwelcher  (auch 
politischer)  Art.  Am  seltensten  tritt  die  erste 
Form  auf,  da  die  Erledigung  von  Zollanständen 
mit  Privaten  dem  administrativen  Behörden- 

zuge des  zollberechtigten  Staates  vorbehalten 
zu  sein  pflegt.  Für  die  Einsetzung  von  Schieds- 

gerichten zur  Auslegung  der  Vertragsbestim- 
mungen in  Zweifelsfällen  lautet  die  Formu- 

lierung im  schweizerisch-deutschen  Handelsver- 
trag von  1904  folgendermaßen:  Wenn  zwischen 

den  vertragschließenden  Teilen  über  die  Aus- 
legung oder  Anwendung  der  dem  gegenwär- 

tigen Vertrage  beigefügten  Tarife  A  und  B, 
einschließlich  der  Zusatzbestimmungen  zu  diesen 
Tarifen  sowie  der  Zollsätze  der  von  den  ver- 

tragschließenden Teilen  mit  dritten  Staaten  ver- 
einbarten Vertragstarife,  eine  Meinungsver- 

schiedenheit entsteht,  so  soll  sie  auf  Verlangen 
des  einen  oder  des  anderen  Teiles  durch  Schieds- 

spruch erledigt  werden.  Das  Schiedsgericht 
wird  für  jeden  Streitfall  derart  gebildet,  daß 
jeder  Teil  aus  den  Angehörigen  eines  Landes 
eine  geeignete  Persönlichkeit  zum  Schieds- 

richter bestellt,  und  daß  die  beiden  Teile  einen 
Angehörigen  eines  befreundeten  dritten  Staates 
zum  Obmann  wählen.  Die  beiden  Teile  be- 

halten sich  vor,  sich  im  voraus  und  für  einen 
bestimmten  Zeitraum  über  die  Person  des  im 
gegebenen  Falle  zu  ernennenden  Obmannes  zu 
verständigen.  Eintretendenfalls  und  vorbehalt- 

lich besonderer  Verständigung  werden  die  ver- 
tragschließenden Teile  auch  andere  als  die  im 

ersten  Absatz  bezeichneten  Meinungsverschieden- 
heiten über  die  Auslegung  oder  Anwendung 

des  gegenwärtigen  Vertrages  zum  schiedsge" richtlichen  Austrag  bringen.  Die  letzte  Form, 
die  einen  vorherrschend  politischen  Charakter 
trägt,  kam  früher  namentlich  in  Handelsver- 

trägen in  und  mit  überseeischen  Staaten  vor. 
Sie  ist  seit  Beginn  des  laufenden  Jahrhunderts 
durch  die  Haager  Schiedsgerichtskonvention  er- setzt worden. 

Was  das  Konsularwesen  anbelangt,  so 
pflegen  sich  auf  diesem  Gebiete  die  Parteien 
in  bald  weiterer,  bald  knapperer  Ausführung 
unter  der  Bedingung  der  Gegenseitigkeit  die 
Meistbegünstigung  auf  Grundlage  der  hierfür 
geltenden  völkerrechtlichen  Gewohnheiten  zu- 

zusichern. In  Europa  macht  hier  gewöhnlich 
ein  mit  irgendeiner  anderen  Nation  abge- 

schlossener selbständiger  Konsularvertrag  Regel. 
Ausführlicher  sind  die  Bestimmungen  im  Ver- 

kehr mit  halbzivilisierten  Staaten,  wo  den  Kon- 
suln die  Jurisdiktion  über  ihre  Volksangehörigen 

und  Schlitzgenossen  zugewiesen  ist. 
Weitere  Vereinbarungen  beziehen  sich  auf  son- 

stige häufig  in  Handelsverträge  einbezogene, 
neuerdings  aber  gewöhnlich  durch  selbständige 
internationale  Abkommen  geregelte  Materien, 
dahin  gehören  die  Schiffahrtsverhältnisse,  der 
Marken-  und  Musterschutz,  das  geistige  Eigen- 

tum usw.,  deren  Sonderbehandlung  außerhalb  des 
Rahmens  dieses  Artikels  fällt. 

IV.  Das  Prinzip  der  Gegenseitigkeit  (Rezi- 
prozität). 

Der  Umstand,  daß  es  sich  bei  den  meisten 
Handelsverträgen  um  eine  gegenseitige  Ein- 

räumung von  Freiheiten  und  Vorteilen 
handelt,  hat  zu  der  öfters  auftretenden  Mei- 

nung Anlaß  gegeben,  daß  Reziprozitäts- 
politik  und  Vertragspolitik  ein  und  dasselbe 
seien.  Diese  Annahme  ist  nicht  begründet. 
Es  gibt  auch  eine  autonome  Reziprozitäts- 

politik, wie  z.  B.  die  Schweiz  bis  zur  Wende 
des  Jahres  1892  nicht  bloß  ihren  Konven- 

tionaltarif, sondern  auch  sonstige  in  ihren 
Handelsverträgen  anderwärts  zugesicherte 
Rechte  und  Vergünstigungen  auf  alle  jene 
Länder  anwendete,  welche,  ohne  mit  ihr  im 
Veitr;igsverhältiiis  zu  stehen,  die  Schweizer 
nicht  ungünstiger  behandelten  wie  andere 
Völker.  Die  Absicht  einer  autonomen  Rezi- 

prozitätspolitik lag  femer  dem  vor  einiger 
Zeit  von  Frankreich  aufgestellten  Systeme 
des  Maximal-  und  Minimaltarifes  zugrunde, 
das  ie  nach  dem  autonomen  Verhalten  der 

8* 
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anderen  Staaten  auf  diese  Anwendung  finden 
sollte. 

Anderenteils  gibt  es  auch  Handelsver- 
träge ohne  Keziprozität,  wie  z.  B.  die  früheren 

Kapitulationen  der  Pforte,  wo  die  Gewäh- 
rungen in  der  Hauptsache  einseitiger  Natur 

waren.  Und  noch  heute  findet  bei  den  Ver- 
trägen mit  den  halbzivilisierten  asiatischen 

Staaten  nur  eine  sehr  beschränkte  Gegen- 
seitigkeit statt.  Gipfelte  doch  früher  auch  in 

Europa  die  Vertragspolitik  des  Merkantil- 
systems in  dem  Gr-danken,  die  Handelsbilanz 

dadurch  günstig  zu  gestalten,  daß  man  die 
Gegenseitigkeit  möglichst  umgehe  oder  doch 
zu  einer  bloß  scheinbaren  gestalte. 

In  unseren  Tagen  gilt  dieser  letztere 
Standpunkt  für  veraltet;  der  Grundsatz  der 
Gegenseitigkeit  ist  bei  den  Vertragsverhand- 

lungen als  allgemeiner  Leitstern  anerkannt. 
Die  Abwägung  der  wechselseitigen  Zuge- 

ständnisse gehört  zu  den  größten  Schwierig- 
keiten bei  der  Vertragsschließung.  Von 

einem  Austausche  völlig  gleicher  Rechte, 
also  von  einer  absoluten  Reziprozität,  kann 
mit  Rücksicht  auf  die  verschiedenen  volks- 

wirtschaftlichen Interessen,  Zustände  und 
Zollsysteme  und  angesichts  der  Mannigfaltig- 

keit in  den  nationalen  Gesetzen  und  Steuer- 
vorschriften nicht  die  Rede  sein.  Man  wird 

sich  hier  also  stets  mit  einer  relativen  Rezi- 
prozität begnügen  müssen,  wobei  etwa  die 

Ermäßigung  von  Agrarzöllen  bei  der  einen 
Kation  durch  eine  entsprechende  Herab- 

setzung von  Industriezöllen  bei  der  anderen 
wettgemacht  wird. 

Schon  die  gegenseitige  Zusicherung  der 
einfachen  Meistbegünstigung  ohne  Tarifbe- 

stimmungen kann  ein  Tausch  von  sehr  un- 
gleichen Größen  sein.  Bei  der  einen  Partei 

bedeutet  sie  vielleicht  die  Einräumung  eines 
freihändlerischen,  bei  der  anderen  eines 
schutzzöllnerisehen  Tarifes.  In  Europa  wurde 
vermöge  dieser  Klausel  der  freie  Zutritt  zu 
jedem  Punkte  des  Landes  und  der  gleich- 

berechtigte Mitgenuß  aller  öffentlichen  An- 
stalten gewährleistet,  in  Ostasien  bloß  die 

Zulassung  zu  gewissen,  dem  auswärtigen 
Handel  geöffneten  Vertragshäfen.  Nament- 

lich wird  durch  die  hereinspielende  Meist- 
begünstigung auch  die  wechselseitige  Ab- 

wägung der  Einzelzugeständnisse  erschwert. 
Dies  dadurch,  daß  sich  dieselbe  nach  dem 
in  Europa  geltenden  Brauche  nicht  bloß 
auf  den  Stand  der  Vergünstigungen  im 
Augenblicke  des  Vertragsabschlusses  bezieht, 
sondern  auch  auf  die  in  Zukunft  an  dritte 

Nationen  zu  gewährenden,  in  die  Vertrags- 
Eeriode  fallenden  Zugeständnisse.  Es  kann 
ier  die  Frage  entstehen,  ob  die  später  hin- 

zukommenden Zollherabsetzungen  ,, sofort" 
und  „bedingungslos"  an  die  alten  Vertrags- 

genossen mitgewährt  werden  sollen  (glatte 
oder    unbedingte    Meistbegünstigung)    oder 

nur  gegen  ein  Aequivalent  von  gleicher 
Höhe  (bedingte  Meistbegünstigung  mit  Rezi- 

prozität). Nordamerika  hat  sich  von  alters- 
her  zu  dem  letzten  Prinzip  bekannt.  Schon 
in  ihrem  ältesten  Handelsvertrage  von  1778 
(mit  Frankreich)  hat  die  Union  den  Grund- 

satz aufgestellt,  daß  der  Mitgenuß  der 
später  mit  anderen  Staaten  zu  vereinbaren- 

den Vorteile  nur  dann  an  den  vertragschlie- 
ßenden Teil  eingeräumt  werden  solle,  wenn 

dafür  kein  Aequivalent  gegeben  worden  war. 
sonst  aber  nur  gegen  Entgelt.  (..Freely  if 
the  concession  was  freely  made,  or  on  allo- 
wing  the  same  compensation,  if  the  con- 

cession was  made  conditional.")  Daraus  ist 
dann  ein  gewisser  Gegensatz  in  der  Handels- 

vertragspolitik gegenüber  Europa  entstanden, 
wo  namentlich  durch  den  Art.  11  des  Frank- 

furter Friedens  der  Begriff  der  absoluten 
Meistbegünstigung  (ohne  spätere  Gegen- 

leistung) zur  Durchführung  gelangt  war. 
Die  Amerikaner  genossen  dadurch  Vorteile, 
welche  sie  ihrerseits  den  europäischen  Staaten 
verweigerten.  Dies  hat  in  einigen  Fällen  zu 
zollpolitischen   Streitigkeiten  geführt. 

Manchmal  zerfällt  eine  Abmachung  in 
eine  Anzahl  Sonderverträge,  die  immerhin 
insofern  ein  Ganzes  bilden,  als  die  Gegen- 

leistung für  ein  Zugeständnis  im  einen  Ver- 
trage durch  ein  solches  in  einem  anderen 

erkauft  wird.  Der  Handelsvertrag  der 
Schweiz  mit  Frankreich  von  1864  zerfiel 
z.  B.  in  fünf  Sonderabkommen.  Ein  Haupt- 

preis für  die  Gewährung  des  französischen 
Vertragstarifes  bestand  darin,  daß  die 
Schweiz  sich  in  dem  nebenfolgenden  Nieder- 

lassungsvertrage verpflichtete,  die  französi- 
schen Juden  auf  dem  gleichen  Fuße  zu  be- 

handeln wie  die  Christen;  ein  Recht,  das 
damals  den  Schweizer  Juden  noch  versagt 
war,  bald  darauf  aber  (1866)  vermöge  einer 
Revision  der  Bundesverfassung  auch  diesen 
eingeräumt  wurde. 

Zahlreiche  für  Deutschland  sehr  nach- 
teilige Abweichungen  vom  Grundsatze  der 

Gegenseitigkeit  enthält  der  Friedensvertrag 
von  Versailles  (1919).  Er  legt  vor  allem  in 
den  Artikeln  264—267  Deutschland  die 
Verpflichtung  auf,  seinen  bisherigen  Gegnern 
die  Meistbegünstigung  zu  gewähren,  enthält 
den  Deutschen  aber  das  gleiche  Recht  in 
den  Ländern  der  Gegner  vor.  Er  bedeutet 
hierin  sowie  in  vielen  anderen  Bestimmungen, 
die  Deutschlands  Stellung  auf  dem  Welt- 

markt vernichten  sollen,  eine  Rückkehr  zur 
merkantilistischen  Politik. 

V.  Historisches. 
1.  Altertum.  Die  vielgenannten  durch 

Polybius  überlieferten  Verträge  zwischen  Rom 
und  Karthago  aus  den  Jahren  509,  347  und 
306  v.  Chr.  können  kaum  als  Handelsverträge 
im  neuzeitlichen  Sinne  angesehen  werden. 
Weniger    die    wechselseitige    Einräumung    von 
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Handelsbefugnissen  im  Herrschaftsbereiche  des 
anderen  Teiles  als  vielmehr  den  Ausschluß 

daraus  und  die  räumliche  Begrenzung  der 
Handelsgebiete  haben  dieselben  zum  Gegen- 

stande. Sie  gleichen  daher  mehr  den  neuer- 
dings wieder  aufgekommenen  Abkommen  euro- 

Säischer  Staaten  über  die  Abgrenzung  ihrer 
[acht-  oder  Interessensphären  in  anderen  Welt- 

teilen, deren  Bedeutung  vornehmlich  auf  poli- 
tischem Boden  ruht. 

2.  Mittelalter.  Auch  die  Handelsprivilegien, 
welche  sich  im  Mittelalter  gewisse  Korporationen, 
wie  z.  B.  die  Hansa,  in  auswärtigen  Ländern 
auszuwirken  wußten,  waren  doch  nicht  Handels- 

verträge von  Staat  zu  Staat.  Am  ehesten 
können  aus  jenem  Zeitalter  die  Kapitula- 

tionen, welche  die  muselmanischen  Herrscher 
des  Orients  mit  den  oberitalienischen  Städte- 

republiken wie  Venedig,  Genua  u.  a.  eingingen, 
als  hierher  gehörig  bezeichnet  werden,  wobei 
es  sich  immerhin  in  der  Hauptsache  bloß  um 
einseitige  Vergünstigungen  handelte,  welche 
des  Grundsatzes  der  Reziprozität  entbehrten. 

3.  Neue  Zeit.  Erst  mit  der  Herausbildung 
der  Territorialstaaten  und  der  territorial  abge- 

schlossenen Wirtschafts-  und  Zollgebiete  war 
der  Boden  für  eine  vertragsmäßige  Regelung 
der  kaufmännischen  Geschäftsinteressen  in  aus- 

wärtigen Herrschaftsgebieten  gegeben. 
Diese  Regelung  suchen  zunächst  beide  Teile 

im  Sinne  der  wechselseitigen  Bevorrechtung 
gegenüber  Dritten  herzustellen.  In  diesem 
Geiste  ist  zumal  einer  der  ältesten  und  wich- 

tigsten Handelsverträge  aus  jenem  Zeitalter 
gehalten,  der  durch  Vermittlung  des  französi- 

schen Gesandten  La  Foret  zwischen  Franz  I. 
und  dem  Sultan  Suleyman  II.  eingegangene 
französisch-türkische  Handelsvertrag 
von  1535.  Einem  politischen  Allianzvertrage 
gegen  Karl  V.  nebenherlauiend,  bestimmte  der- 

selbe, daß  der  gesamte  europäisch-türkische 
Handel  der  französischen  Flagge  unterstellt  sein 
solle.  Die  Abgaben  hätten  für  die  beiderseitigen 
Angehörigen  im  Gebiete  des  anderen  Teiles 
nicht  höber  zu  sein  als  für  die  eigenen  Unter- 

tanen ,,ä  savoir:  le  Türe  au  pays  du  roi,  comme 
payent  les  Francais  et  les  dits  Francais  au  pays 

du  grand  seigneur,  comme  payent  les  Turcs." Stehen  wir  hier  vielleicht  an  der  Geburts- 
stätte der  Klausel  von  der  Gleichstellung  der 

Ausländer  mit  den  Inländern,  welche  hier  aller- 
dings nur  in  sehr  beschränktem  Sinne  aufzu- 
fassen ist,  so  schließt  sich  daran  auch  der  Ur- 

sprung der  Meistbegünstigungsklausel,  wenn 
es  anders  zutrifft,  was  v.  Steck  in  seinem  1782 
erschienenen  „Versuch  über  Handels-  und  Schiff- 

fahrtsverträge" sagt:  „Diese  Formel  ist  aus 
den  Handelsverträgen  mit  der  Osmanischen 
Pforte  entlehnet.  Die  französische  Nation  war 
die  erste,  welcher  dieselbe  die  Handlung  und 
Schiffahrt  unter  ihrer  Flagge  und  ausnehmende 
Begünstigungen  bewilligte.  Als  hernach  auch 
Verträge  wegen  der  Handlung  im  Osmanischen 
Reiche  mit  anderen  europäischen  Nationen  ein- 

gegangen wurden,  so  bedungen  sich  diese,  daß 
ihnen  so  wie  der  begünstigsten  Nation  begegnet 
werden  sollte,  das  ist,  daß  sie  aller  der  Vorteile  ge- 

nießen sollten,  deren   die  französische  genösse." 
Sei  dem  wie  ihm  wolle;  jedenfalls  begegnen 

wir  der  Meistbegünstigungsklausel  mit  bald 
engerem  bald  weiterem  Geltungsbereiche  schon 

in  der  ersten  Hälfte  des  17.  Jahrh.  auch  in  West- 
europa, z.  B.  im  Handelsvertrage  zwischen  Eng- 

land und  Portugal  von  1642.  Als  einen  Vor- 
läufer des  Frankfurter  Friedens  kann  man  im 

übrigen  den  Vertrag  der  Pyrenäen  1659 
ansehen,  wenn  da  bestimmt  wird:  „Les  sujets 
du  roi  de  France  dans  tous  les  Etats  de  la  cou- 

ronne  d'Espagne,  et  ceux  de  cette  puissance chez  les  Francais  seront  trait6s  comme  la 
nation  la  plus  favoris6e,  ue  payant  que 
les  memos  droits  auxquels  les  Anglais  et  les 
Hollandais  sont  soumis." 

Der  berühmtesto  Handelsvertrag  der  pro- 
tektionistischen  Periode  ist  der  1703  zwischen 
England  und  Portugal  vereinbarte,  nach  dem 
englischen  Unterhändler  Methuen  genannte 
Methuenvertrag.  Derselbe  hat  einen  großen 
Streit  darüber  entfesselt,  welchem  Teile  er 
größere  Vorteile  gebracht  habe,  England  oder 
Portugal.  Für  England  entschied  sich  die  an 
Gournay  anschließende  liberal-administrative 
Schule  in  Frankreich,  wogegen  Adam  Smith 
und  seine  Anhängerschaft  sich  zur  entgegen- 

gesetzten Auffassung  bekannten.  Zur  Zeit  des 
Abkommens  glaubte  offenbar  Portugal,  daß 
seinen  Interessen  dadurch  am  meisten  gedient 
werde:  denn  der  Handelsvertrag  war  der  Preis,  der 
ihm  dafür  bezahlt  wurde,  daß  es  sich  dem  von 
Wilhelm  III.  von  England  gestifteten  europäischen 
Allianzverband  gegen    Ludwig   XIV.   anschloß. 

Der  Methuenvertrag  besteht  der  Form  nach 
aus  drei  Artikeln,  welche  inhaltlich  besagen: 
Portugal  hebt  sein  (seit  1684)  bestehendes  Ein- 

fuhrverbot aller  auswärtigen  Wollenwaren  wieder 
auf;    dagegen    verpflichtet    sich    England,    die 
Eortugiesischen  Weine  stets  zu  einem  um  ein 
•rittel  niedrigeren  Zolle  bei  sich  zuzulassen,  als 

für  ein  gleiches  Maß  französischer  Weine  ge- 
fordert wird.  Der  Vertrag  sollte  ein  immer- 

währender sein  und  sowohl  für  Kriegs-  wie 
Friedenszeiten  gelten.  Für  den  Fall  jedoch, 
daß  England  sich  in  irgendeiner  Weise  seiner 
übernommenen  Pflichten  entziehe,  solle  auch 
Portugal  das  Recht  haben,  die  Einfuhr  der 
britischen  Wollenwaren  wieder  zu  verbieten. 

Man  sieht,  es  war  in  die  Hand  Englands 
gelegt,  den  Vertrag  verfallen  zu  lassen,  sobald 
es  dies  als  in  seinem  Vorteile  liegend  erachtete. 
Nicht  das  gleiche  Recht  stand  Portugal  zu. 

Sein  definitives  Ende  erreichte  der  Methuen- 
vertrag erst  ums  Jahr  1830,  wo  ihn,  nachdem  die 

Umstände  sich  gänzlich  verändert  hatten,  Großbri- tannien auf  Antrieb  Huskissons  dahinfallen  ließ. 
Ein  anderer  berühmter  Handelsvertrag  jenes 

Zeitalters  ist  der  im  Anschlüsse  an  den  Ut- 
rechter Frieden  1713  zwischen  England  und 

Spanien  zustande  gekommene  sog.  Assiento- 
traktat  (assiento  =  Vertrag).  Derselbe  bezog 
sich  zwar  unmittelbar  bloß  auf  die  Lieferung  von 
Negersklaven  von  der  afrikanischen  Küste  nach 
den  spanisch-amerikanischen  Kolonien  und  war 
in  die  Form  eines  von  der  spanischen  Regierung 

erteilten  Privilegiums  an  die  englische  Südsee- 
gesellschaft gekleidet.  In  Wahrheit  bedeutete 

der  Assiento  jedoch  einen  wirklichen  Handels- 
vertrag in  betreff  des  spanischen  Kolonialhandels, 

der  dadurch  den  Engländern  geöffnet  wurde.  Ver- 
pflichtete sich  einerseits  die  Südseegesellschaft, 

auf  30  Jahre  hinaus  (bis  1743)  jährlich  4800  Neger 
nach  den  verschiedenen  Teilen  des  spanischen 
Amerikas   zum   Verkauf   zu   transportieren,   so 
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war  ihr,  abgesehen  davon,  daß  sie  für  den  Er- 
lös Kolonialprodukte  jeder  Art  in  Rückfracht 

nach  Europa  nehmen  durfte,  andererseits  ge- 
stattet, jährlich  ein  Schiff  von  500  Tonnen 

Traglast  mit  Manufakturen  englischer  Erzeu- 
gung auf  die  Messe  von  Portebello  zu  senden. 

Dieses  sog.  Permissionsschiff  wurde  zum  Keil, 
der  das  ganze  auf  Abschließung  berechnete 
Kolonialsystem  Spaniens  auseinandertrieb.  Aus 
den  500  Tonnen,  welche  das  Schiff  vertrags- 

mäßig bloß  halten  durfte,  wurden  bald  1000. 
Außerdem  führte  man  noch  4  oder  5  Sonder- 

fahrzeuge mit,  die  angeblich  mit  Lebensmitteln 
für  die  Schiffsleute,  der  Tat  nach  aber  mit 
Manufakturwaren  befrachtet  waren  und  mit 
welchen  das  Permissionsschiff  auf  der  Reede 

von  Portobello  stets  wieder  von  neuem  ge- 
füllt wurde.  Daneben  wurde  mit  einer  Bru- 

talität ohne  gleichen  der  Schmuggel  von  Ja- 
maika aus  nach  den  übrigen  spanischen  kolo- 
nialen Territorien  betrieben.  Bald  hatten  sich 

die  Engländer  fast  des  ganzen  spanischen  Ko- 
lonialhandels bemächtigt,  während  das  Mutter- 

land sich  vergeblich  bemühte,  von  dem  gefähr- 
lichen Vertrage  wieder  loszukommen.  Durch 

den  Ausbruch  des  Krieges  1739  wurde  der  As- 
siento  endlich  zwar  außer  Kraft  gesetzt.  Im 
Frieden  von  Aachen  1748,  der  den  österreichi- 

schen Erbfolgekrieg  abschloß,  wurden  der  Süd- 
seegesellschaft jedoch  die  fehlenden  4  Jahre 

nachträglich  noch  zugestanden.  Indessen  kam 
es  1750  zu  Buen-Retiro  zu  einem  Vergleich, 
nach  welchem  die  spanische  Regierung  gegen  eine 
Entschädigung  von  100000  £  alle  Rechte  von  der 
Südsecgesellschaft  zurückkaufte.  Das  spanische 
Kolonialsystem  blieb  aber  durchbrochen. 

Als  von  handelspolitischer  Bedeutung  im 
18.  Jahrh.  ist  sodann  der  durch  den  Minister 
Ludwigs  XV.  Choiseul  zwischen  den  Staaten 
des  bourbonischen  Regentenhauses  zustande  ge- 

brachte Pacte  de  Familie  aufzuführen.  In 

diesem  dem  Hauptinhalte  nach  politischen  Ver- 
trage treten  die  Klausel  der  Gleichstellung  mit 

den  eigenen  Angehörigen  und  die  Klausel  der 
Meistbegünstigung  verschwistert  auf.  Für  die 
Untertanen  der  französischen,  spanischen  und 
sizilischen  Krone  solle  die  wechselseitige  Be- 

handlung auf  dem  Fuße  vollständiger  Gleich- 
heit mit  den  eigenen  Landesangehörigen  gelten. 

Daneben  wird  bestimmt,  daß,  wenn  einer  oder 
der  andere  der  Verbündeten  in  Handelsver- 

trägen mit  dritten  Staaten  das  traitement  de  la 
nation  la  plus  favorisöe  zugestehen  werde,  davon 
immer  die  durch  den  pacte  de  famille  festgesetzten 
engeren  Vorrechte  ausgeschlossen  bleiben  sollten. 

In  der  Tat  finden  wir  in  späteren  Handels- 
verträgen den  Vorbehalt  ausdrücklich  gemacht, 

so  z.  B.  in  dem  ältesten  von  freihändlerischem 
Geiste  getragenen  Handelsvertrage  von  1786 
zwischen  Frankreich  und  England.  Dieser  ge- 

wöhnlich nach  dem  englischen  Unterhändler 
Eden  benannte  Vertrag  ist  dadurch  in  der  Ge- 

schichte bemerkenswert,  daß  darin  zum  ersten- 
mal ökonomisch-wissenschaftliche  Doktrinen  zu 

maßgebendem  Einfluß  gelangten.  Eden,  der 
von  dem  damaligen  Premierminister  William 
Pitt,  dem  Jüngeren,  einem  warmen  Verehrer 
Adam  Smiths,  mit  der  Leitung  der  Unterhand- 

lungen betraut  war,  war  selbst  ein  Anhänger 
und  persönlicher  Bekannter  Adam  Smiths. 
Französischerseits    besorgte    zwar    unmittelbar 

Raineval  den  geschäftlichen  Verkehr:  der  eigent- 
liche spiritus  rector  der  Verhandlungen  war 

aber  der  bekannte  physiokratische  Schriftsteller 
Dupont  de  Nemours,  wie  G.  Schelle  in  seinem 
Werke  „Dupont  de  Nemours  et  P6cole  physio- 
cratique"  (1888)  dargetan  hat.  („G6rard  de 
Raineval  etait  le  commissaire  officiel  framjais; 

mais  c'etait  Dupont  qui  avait  fournit  tous  les 
<§16ments  des  nögociations  et  qui  4tait  le  ve>i- 
table  auteur  du  trait6"  p.  243).  Neben  der  für 
die  damalige  Zeit  unerhörten  Herabsetzung  der 
Zölle  auf  10—15%  vom  Wert  schiebt  dieser 
Handelsvertrag  mit  besonderem  Nachdruck  die 
Meistbegünstigungsklausel  in  den  Vordergrund 
Ausgenommen  von  dieser  Regel  sollen  jedoch 
sein:  französischerseits  die  Bestimmungen  des 
pacte  de  famille,  und  englischerseits  derMethuen- 
traktat.  Was  den  letzteren  anlangt,  so  er- 

eignete sich  hier  der  charakteristische  Um- 
stand, daß  England  die  Zölle  für  die  französi- 

schen Weine  auf  die  gleiche  Stufe  herabsetzte, 
wie  sie  bis  dahin  von  den  portugiesischen  be- 

zahlt worden  waren.  Dadurch  wurden  sie 
diesen  aber  nicht  etwa  gleichgestellt;  vielmehr 
mußten  nun  die  Zölle  für  die  portugiesischen 
Weine  um  ein  weiteres  Drittel  herabgesetzt 
werden.  Der  Edenvertrag  hatte  keine  lange 
Dauer;  er  fiel  dem  Kriege  von  1793  zum  Opfer. 

4.  Letztes  Jahrhundert.  Das  neun- zehnte Jahrhundert  ist  das  Zeitalter  der 
internationalen  Kollektivverträge.  Schon 
die  napoleonische  Kontinentalsperre,  ob- 

wohl politischen  Antrieben  entsprungen,  kann 
in  ihren  praktischen  Wirkungen  als  ein 
handelspolitisches  Kollektivbündnis  der  eu- 

ropäischen Kontinentalstaaten  angesehen 
werden.  In  die  gleiche  Kategorie  ist  so- 

dann zu  rechnen  der  deutsche  Zollver-, 
eins  vertrag  von  1833  mit  seinen  späte- 

ren Anschlüssen  und  Wiederholungen. 
Ein  zunächst  beschränktes  Kollektiv- 

bündnis, das  sich  sukzessive  erweiterte,  {ring 
aus  dem  zwischen  Napoleon  III.  und  dem 
Freihandelsagitator  Cobden  vereinbarten 
englisch -französischen  Handelsver- 

träge von  1860  hervor,  das  sog.  System 
der  westeuropäischen  Handelsver- 

träge. Großbritannien  nahm  die  allmäh- 
liche Abschaffung  sämtlicher  Manufakturzölle 

in  Aussicht,  schränkte  seine  Finanzzölle  von 
da  an  auf  wenige  Genußartikel  ein  und 
stellte  dabei  das  Prinzip  auf,  daß  die  Meist- 

begünstigung allen  fremden  Nationen  ohne 
Unterschied  und  ohne  besondere  Gegen- 

leistung einzuräumen  sei  (Freihandel  ohne 
Reziprozität).  Frankreich  dagegen  verstand 
sich  bloß  zur  Aufhebung  seiner  Prohibitionen 
und  zu  einer  Herabsetzung  seiner  Manufaktur- 

zölle auf  eine  Maximalhöhe  von  30  und  ab 
1863  von  25  %  vom  Wert,  wobei  es  überdies 
den  alten  prohibitiven  Zolltarif  als  General- 

tarif für  alle  jene  Völker  bestehen  ließ,  welche 
sich  nicht  ihreiseits  vertragsmäßig  zu  Tarif- 
eimäßigungen  herbeilassen  würden.  Durch 
allmählichen  Abschluß  von  Tarifverträgen 
mit    den    meisten    europäischen    Staaten, 
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^welche  sich  dann  ihrerseits  wieder  durch 
Sonderverträge  auf  dem  Fuße  der  Meist- 

begünstigung verbariden,  gestaltete  sich  im 
Laufe  der  sechziger  Jahre  ein  handels- 

politischer Gesamt  verband  heraus,  der  nach 
innen  durch  eine  Anzahl  ermäßigter  Kon- 

ventionaltarife gegliedert,  sich  nach  außen 
durch  eine  Kette  erhöhter  und  kampfdrohen- 

der Generali  arife  abschloß. 
Dieses  auf  dem  Dualismus  von  autono- 

mem Generaltarif  gegenüber  Nicht  vertrags- 
staaten  und  einem  auf  niedrigere  Zollsätze 
gebundenen  Konventionaltarif  gegenüber 
Vertragsstaalen  beruhende  System  hat  die 
Handelspolitik  Europas  bis  zum  Ausbruch 
des  Weltkrieges  beherrscht,  wenn  es  seit 
Anfang  der  achtziger  Jahre  auch  insofern 
eine  Wandlung  erfuhr,  als  bei  jeder  Er- 

neuerung eines  abgelaufenen  Vertrages  statt 
der  früher  voran sgesetzten  weiteren  Zoll- 
herabselzung  vielmehr  die  Kontrahenten 
sich  bemühten,  ihren  Konventionaltarif  auf 
höheren  Fuß  zu  setzen.  Diese  Tendenz  setzte 
sich  fort,  als,  veranlaßt  durch  die  seitens 
Frankreich  vollzogene  Kündigung  aller  seiner 
Tarifverträge  auf  den  l./II.  1892,  sich  die 
meisien  übrigen  europäischen  Staaten  ge- 

nötigt sahen,  auf  diesen  Zeitpunkt  ihre 
handelspolitischen  Beziehungen  auch  unter- 

einander neu  zu  regeln. 
Verletzt  durch  den  Umstand,  daß  die 

Bismarcksche  Handelspolitik  aus  dem  Art.  11 
des  Frankfurter  Friedens  in  der  Weise 
einseitigen  Vorteil  zu  ziehen  gesucht  hatte, 
daß  Deutschland  zwar  die  von  Frankreich 
mit  anderen  Mächten  im  Reziprozitätswege 
gewährten  Zollermäßigungen  einstrich,  selbst 
aber  sich  jedweder  Tarifverträge  enthielt, 
welche  Frankreich  hätten  zugute  kommen 
können,  beschloß  die  französische  Regierung, 
wieder  ganz  zur  autonomen  Handelspolitik 
überzugehen.  Nach  längeren  Vorbereitungen 
wurde  durch  G.  v.  ll./I.  1892  das  Regime 
des  autonomen  Doppeltarifs  (Maximal-  und 
Minimaltarif)  begründet,  wobei  je  nach  der 
handelspolitischen  Haltung  der  anderen 
Staaten  zu  Frankreich  bald  die  eine  bald 
die  andere  Abteilung  zur  Anwendung  ge- 

langte. Nur  Deutschland  genoß  dabei  den 
Vorteil,  daß  ihm  der  Genuß  des  jeweiligen 
Minimaltarifes  durch  den  Frankfurter  Frieden 

„für  immer"  garantiert  war. 
Im  Gegensatz  hierzu  machte  nun  Deutsch- 

land, dessen  handelspolitische  Leitung  mitt- 
lerweile in  die  Hände  Caprivis  übergegangen 

war,  wieder  eine  Schwenkung  zur  Vertrags- 
politik hinüber.  Von  dem  Gedanken  ge- 

leitet, daß  dem  zwischen  dem  Deutschen 
Reich,  Oesterreich-Ungarn  und  Italien  schon 
länger  bestehenden  politischen  Dreibund 
auch  ein  Nähertreten  auf  volkswirtschaft- 

lichem Gebiete  entsprechen  solle,  haben  im 
Dezember    1891    Deutschland,    Oesterreich- 

Ungarn  und  Italien  Tarifverträge  unterein- 
ander abgeschlossen,  denen  gemäß  der  an 

die  Spitze  gestellten  Erklärung  die  Aufgabe 
zugeteilt  ist,  „auf  längere  Zeit  eine  feste 
Grundlage  für  die  Förderung  des  gegen- 

seitigen Austausches  von  Boden-  und  In- 
dustrieerzevgnissen  zu  schaffen  und  zugleich 
geeignete  Anknüpfungspunkte  für  eine  ent- 

sprechende vertragsmäßige  Regelung  der 
beiderseitigen  Handelsbeziehungen  zu  an- 

deren Staaten  zu  gewähren". 
Durch  den  gleichzeitigen  Anschluß  der 

Schweiz  und  Belgiens,  denen  dann  Serbien, 
Rumänien  und  Rußland  folgten,  entstand 
das  „System  der  mitteleuropäischen 
Handelsverträge",  wie  man  es  wohl  ge- 

nannt hat,  zunächst  auf  zwölf  Jahre.  Das- 
selbe beruhte  auf  der  gleichen  Unterschei- 
dung von  Generaltarif  und  Konventional- 

tarif wie  das  „System  der  westeuropäischen 

Handelsverträge",  von  dem  es  sich  nur  da- 
durch, und  zwar  zu  seinem  Vorteile,  unter- 
schied, daß  an  Stelle  der  früheren  willkür- 

lich gewählten  Termine  ein  Kollektivüberein- 
kommen  „mit  gleichem  Anfangs-  und 
gleichem  Endtermine"  trat.  Die  Gesamt- 

erneuerung sollte  dann  jeweils  beim  Ablauf 
der  12jährigen  Periode  (handelspolitisches 
Kometen  jähr)  wieder  gemeinsam  erfolgen. 

Die  handelspolitische  Tendenz  dieser  Ver- 
einbarungen konnte  als  eine  gemäßigt 

schutzzöllncrisehe  bezeichnet  werden,  oder 
wie  die  deutsche  Denkschrift  zum  österrei- 

chisch-ungarischen Vertrag  es  ausdrückte,  als 
ein  „System  einer  auf  vertragsmäßiger  Grund- 

lage beruhenden  gemäßigien  Handelspolitik", 
wobei  man  „von  dem  Uebergange  zum  ex- 

tremen Protektionismus  Abstand  genommen". Beim  Ablauf  der  Vertragsdauer  (1904) 

wurde  dieses  System  durch  den  Reichs- 
kanzler Fürsten  Bülow  unter  Berücksichti- 

gung aprarisch-schutzzöllnerischer  Forde- 
rungen (Minimal-  und  Maximalzölle  auf  Ge- 
treide) erneuert.  Infolge  eines  heftigen  und 

langdauerrden  parlamentarischen  Kampfes 
um  die  Richtung  der  deutschen  Handels- 

politik konnten  die  neuen  Handelsverträge 
erst  1906  in  Kraft  treten.  Ehe  sie  abgelaufen 
waren,  brach  der  Weltkrieg  aus,  der  der 
mitteleuropäischen  Handelsvertragspolitik 
ein  Ende  bereitete. 

Auch  außerhalb  Europas  hat  sich  die 
Tendenz  zum  Abschlüsse  von  handelspoli- 

tischen Kollektivbündnissen  bemerkbar  ge- 
macht. Das  auf  der  panamerikanischen 

Konferenz  von  Washington  1888  beratene 

Projekt  eines  ganz  Nord-,  Mittel-  und  Süd- amerika umfassenden  Zollbundes  dürfte 
zwar  ein  vorläufig  noch  ferngestecktes  Ziel 
bleiben.  Immerhin  strebt  demselben  die 
nordamerikanische  Union  unter  Zugrunde- 

legung gewisser  Bestimmungen  der  Mac- Kinleybill  nicht  ohne  Erfolg  zu. 
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Aehnlich  hat  die  nach  London  i.  J.  1889 
berufene  Konferenz  von  Vertretern  aller 
britischen  Kolonien  zwar  den  gewünschten 
engeren  Zusammenschluß  in  handelspoli- 

tischer Beziehung  mit  dem  Mutterlande  nicht 
zum  Ergebnis  gehabt.  Dafür  sind  sich  ge- 

wisse Kolonien  untereinander  näher  ge- 
treten. Ganz  Australien  ist  zu  einem  ein- 

heitlichen Zollverein  zusammengeschlossen, 
ebenso  Südafrika.  Verschiedene  britische 

Kolonien  haben  sich  gegenseitig  zollpoli- 
tische Begünstigungen  gewährt. 

Die  Kongo-Akte  von  1885  stellte  sich 
als  ein  umfassender  handelspolitischer  Kol- 

lektivvertrag unter  14  Staaten  dar.  Aehn- 
liches  galt  von  der  1889  zwischen  Großbri- 

tannien, Deutschland  und  den  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika  vereinbarten  Sa- 
moa-Akte.  Als  eine  Fortsetzung  des 
Kongovertrages  konnte  die  von  17  Staaten 
geschlossene  Brüsseler  Konferenzakte 
gegen  den  Sklavenhandel  von  1890  ange- 

sehen werden,  indem  dadurch  das  dort  be- 
schlossene Einfuhrzoll  verbot  im  Freihandels- 

becken des  Kongro  aufgehoben  und  der 
Spirituosen-  und  Waffenhandel  in  den  dorti- 

gen Gegenden  in  angemessene  Schranken 
gezwungen  wurde.  Auch  einzelne  Abkom- 

men über  die  Abgrenzung  der  europäischen 
Interessensphären  in  fremden  Welt- 

teilen, so  z.  B.  dasjenige  betreffend  Ostafrika 
von  1890,  tragen  einen  kollektiven  Charakter, 
ebenso  die  Vereinbarungen  über  die  Politik 
der ,  .offenen  Tür"  in  China  usw. 

Dieser  Bildung  kollektiver  Verbände  geht 
zur  Seite  eine  nicht  minder  stark  hervor- 

tretende Bewegung  zur  selbständigen  Her- 
aushebung und  Kegelung  gewisser  früher  in 

den  Handelsverträgen  gemeinsam  behan- 
delten Einzelmaterien.  Auch  diese  Ord- 
nungen haben  vielfach  die  Form  internatio- 

naler Gesamtbündnisse  angenommen.  Dahin 
gehören  die  Unionen  betreffend  Schutz 
des  literarischen,  künstlerischen  und 
gewerblichen  Eigentums,  über  die 
Weltpost,  den  Welttelegraphen,  über 
das  internationale  Eisenbahntransport- 

recht usw.  mit  ihren  Zentralstellen  in  Bern. 
Dahin  dürfte  ferner  zu  rechnen  sein  die  Brüs- 

seler Zuckerkonvention  von  1902  (1907  und 
1912  erneuert)  zur  Beseitigung  der  Zucker- 

ausfuhrprämien. Zur  Kontrolle  diente  eine 
in  Brüssel  eingesetzte  ständige  Kommission. 

Ferner  dürften  liier  zu  nennen  sein  die 
internationalen  Organisationen  zum  Schutze 
der  Arbeit  und  zur  Regelung  des  Arbeits- 

angebotes, überhaupt  zur  Durchführung 
einer  alle  Kulturländer  umfassenden  so- 

zialen Gesetzgebung.  Als  Organ  zur  Schaf- 
fung dieses  internationalen  Rechtes  hat  der 

Friedensvertrag  von  Versailles  (1919)  den 
Völkerbund  ausersehen. 
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Handlungsgehilfe. 
I.  Historische  Entwicklung.  II.  Der 

Handlungsgehilfe  der  Gegenwart.  1.  Allge- 
meines. 2.  Zwei  Gruppen  von  Handlungsgehilfen. 

3.  Die  Funktion  des  Handlungsgehilfen  im 
Großhandel.  4.  Gehalt  —  Tarifverträge  — 
Standesvertretungen  —  Gewerkschaftsbewegung. 

I.  Historische  Entwicklung. 

Unter  den  Hilfskräften,  welche  der  ent- 
wickeltere Handel  ebenso  wie  die  vollkom- 

menere Produktion  erfordern,  sind  zwei 

Kategorien  zu  unterscheiden:  erstens  die- 
jenige der  unqualifizierten  Arbeiter,  welche 

ausschließlich  gröbere  Arbeiten  wie  das 
Packen  und  Austragen  der  Waren,  also  kurz 
nur  niedere  Handlangerdienste  zu  leisten 
haben,  und  zweitens  diejenige  der  kauf- 

männischen Arbeiter,  welche  den  Chef 
bei  der  spezifischen  Handelstätigkeit  unter- 

stützen und  Handlungsgehilfen  (Kommis)  ge- 
nannt werden.  Diesen  letzteren  allein  gilt 

unsere  Betrachtung. 
Vertreter  dieses  Berufes  finden  sich  schon 

im  klassischen  Altertum,  wo  zunächst 
der  Großhandel  vornehmlich  wegen  seines  um- 

fangreichen Betriebes,  seiner  verwickelten  Buch- 
führung und  Geldgeschäfte  im  Verkehr  mit  dem 

In-  und  Auslande  ihrer  bedurfte;  im  Klein- 
handel dagegen  lassen  sie  sich  in  Eom  erst  nach 

dem  zweiten  panischen  Kriege  nachweisen,  wo 

manche  Geschäftsleute  den  Einzelverkauf  be- 
reits in  geräumigen  und  glänzenden  Magazinen 

und  zudem  noch  durch  Ausrufer  und  Hausierer 

(circitores  und  institores)  besorgen  ließen.  Die- 
Gehilfen  rekrutierten  sich  meist  aus  dem  Sklaven- 

stande, daneben  noch  in  Griechenland  au» 
den  Schutzverwandten  (Metöken),  in  Rom  aus 
den  Freigelassenen  und  späterhin  selbst  den 
Freigeboreiien.  Die  Angestellten  des  Groß- 

handels befanden  sich  in  bevorzugter  Position; 
nicht  selten  errangen  selbst  die  Sklaven  unter 
ihnen  größere  Selbständigkeit  und  besorgten 
dann  als  Bevollmächtigte  den  Ein-  und  Ver- 

kauf, hatten  Disposition  über  ganze  Schiffs- 
ladungen und  wurden  Vorstände  der  Filialen, 

ja  sogar  der  Hauptgeschäfte.  Daß  diese  Praxis 
der  Uebertragung  weitest  gehender  Vollmachten 
an  abhängige  Personen  allgemeiner  geübt  wurde, 
war  die  Konsequenz  des  Vorurteils  vornehmer 
Hellenen  und  Römer  gegen  berufsmäßige  Ge- 

schäftstätigkeit. Bewährten  Gehilfen  winkte  als 
schließlicher  Lohn  die  Ausstattung  mit  Kapital 
zur  Begründung  eines  Geschäftes,  an  dem  clor 
ehemalige  Herr  nur  Gewinnanteil  sich  vorbehielt. 

In  Deutschland  hat  sich  erst  spät, 
nach  Ende  des  ersten  Jahrtausends  unserer 

Zeitrechnung,  ein  einheimischer  Kaufmanns- 
stand  entwickelt,  dem  zunächst,  außer  den 
Familienangehörigen,  keine  Gehilfen  zur  Seite 
standen,  da  der  Geschäftsbetrieb  klein  und 
primitiv  war.  Sogar  noch  im  16.  Jahrb.. 
sind  in  Basel,  wie  Geering  konstatiert, 
die  meisten  Geschäfte  ganz  ohne  Handlungs- 

diener, und  14  große  Firmen  beschäftigen 
zusammen  —  19  Kommis.  Anders  freilich 
lag  die  Sache  bei  den  Weltfirmen  der  großen 
Handelsplätze. 

Das  Dienstverhältnis  des  Handlungsgehilfen 
(copgeselle,  knape,  —  famulus,  socius,  factor) 
war  durch  freien  Vertrag  geregelt.  Sein 
Prinzip  war:  stramme  Subordination  und  Ver- 

pflichtung des  Gehilfen  zu  höchster  Arbeitsam- 
keit, unverbrüchlicher  Treue  und  sittlichem  und 

gottesfürch tigern  Lebenswandel.  Die  Jugend  — 
heißt  es  in  einem  Statut  des  hansischen  „Stahl- 

hofes" zu  London  —  soll  in  den  Kontoren 
„nicht  allein  zeitliche  Nahrung  suchen,  sondern 
auch  zur  Tugend,  Frömmigkeit  und  aller  Ehr- 

barkeit daselbst  erzogen  werden".  —  Neben  dem 
patriarchalischen  Prinzip  kam  der  Geschäfts- 

profit nicht  zu  kurz;  denn  offenkundig  suchte 
der  Vertrag  überall  den  Vorteil  des  Herrn  ent- 

schieden zu  wahren.  Gesetzliche  Normativ- 
bestimmungen waren  dabei  folgende:  Als  Lehr- 

ling durfte  nur  angenommen  werden,  wer  Zeug- 
nisse über  eheliche  Geburt,  seinen  und  seiner 

Eltern  guten  Leumund,  Zugehörigkeit  zu  einer 
„guten  Nation  usw.  beibrachte.  Manche  vor- 

nehme Kaufmannszunft  fordert  (im  Unterschiede 
zu  allen  anderen  Zünften  der  Stadt)  noch  aus- 

drücklich, daß  der  Aufzunehmende  „der  Brue- 
dirschafft  gut  genugk  sey",  wie  dies  z.  B.  Ad. 
Warschauer  aus  Posen  berichtet.  Zur  Auf- 

nahme in  ein  Kontor  des  Hansabundes  speziell 
ist  noch  der  Besitz  des  Bürgerrechts  in  einer 
Hansastadt  obligatorisch.  —  Die  zünftige  Auf- 

fassung prägte  sich  schon  charakteristisch  in 
der  Art  der  Aufnahme  der  Lehrlinge  aus, 
die   sich   zu   einer   feierlichen   Immatrikulation 
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durch  den  Zunftvorstand  gestaltete:  „dar  schal 
ohnen  (sc.  den  Lehrlingen)  gesecht  werden,  wor 
se  sick  by  ohren  Heren  holden  scholen,  unnd 
schall  ohre  Name  alssdenne  vertecknet  werden" 
(Lübecker  Urkunde).  Die  Dauer  der  Lehrzeit 
war  verschieden,  z.  B.  auf  dem  Stahlhof  zu 
London  zwei  Jahre,  auf  dem  Kontor  in  Bergen 
vier.  Blieb  der  Lehrling  nach  dieser  Zeit  in 
derselben  Stadt,  so  mußte  er  auch  bei  dem- 

selben Herrn  weiterdienen  „als  deme,  de 

ohne  (ihn)  mit  Schaden  thogesettet  unnd  ge- 
lehrct,  deme  he  ock  darvor  billich  Danckbar- 
heit  unnd  wedderurame  Gudes  tho  doende  plich- 
tich  is"  (Lübecker  Urkunde).  Schutzbestim- 

mungen für  den  Lehrling  finden  sich  nirgends: 

wohl  aber  wird  dem  Chef  die  „Ausbildung" 
des  Lehrlings  durch  ausdrückliche  Gewährung 
des  Züchtigungsrechtes  erleichtert.  Entlief  der 
Lehrling,  weil  er  Schläge  erhalten,  so  mußte 
er  an  die  Zunft  Buße  zahlen  und  zum  alten 
Meister  zurückkehren,  falls  er  überhaupt  beim 
Gewerbe  bleiben  wollte.  —  Umfang  und 
Art  der  Tätigkeit  des  Lehrlings  waren 
natürlich  je  nach  der  Branche  verschieden. 
Allgemein  läßt  sich  nur  sagen,  daß  im  Klein- 

handel der  Lehrling  die  niederen  Reinigungs- 
arbeiten zu  verrichten,  die  geführten  Artikel 

kennenzulernen  und  die  Kunden  zu  bedienen 

hatte.  In  der  Großhandlung  suchte  der  Lehr- 
ling sich  zunächst  eine  gewisse  Warenkenntnis 

anzueignen;  dann  wurde  er  in  kaufmännisches 
Rechnen,  Buchführung,  Korrespondenz  und 
Speditionswesen  eingeführt  und  schließlich  auf 
Messen  und  Märkte  mitgenommen,  um  dort  die 
Quintessenz  der  höheren  Handelstechnik  zu 
lernen.  Gegen  Ausgang  des  Mittelalters  wurde 
es  unter  den  Großkaufleuten  üblich,  die  Söhne 
zur  Lehre  auf  die  deutschen  Kontore  im  Aus- 

lande zu  geben,  welche  recht  eigentlich  als  die 
hohen  Schulen  des  Kaufmannsstandes  galten, 
da  dort  die  beste  Gelegenheit  zur  Erlernung 
der  fremden  Sprache  und  zum  Studium  des 
Weltmarktes  sich  bot.  In  anderen  Fällen  gaben 
die  Großhändler  ihre  Söhne  direkt  zu  welschen 
Kaufleuten  in  die  Lehre  und  nahmen  dafür 

dann  deren  Kinder  „im  Tausch"  in  die  eigenen 
Geschäfte.  So  gab  die  Entwicklung  des  Han- 

dels, wie  Sebastian  Frank  in  merkwürdiger 
Auffassung  dieses  Berufes  klagt,  Anlaß,  „auf 
den  Handel  zu  studieren,  wie  es  sonst  nur  auf 

die  freien  Künste  geschehen". Die  Gehilfen  des  Kleinhandels  und  alle 
jene  des  Großhandels,  die  keinen  selbstän- 

digeren Posten  innehatten,  waren  ihren  Chefs 
nicht  viel  minder  Untertan  als  die  Lehrlinge. 
Dies  wird  klar  ersichtlich  durch  einen  Blick 
auf  die  folgende  Sammlung  aller  wesentlichen 
Statuten  der  Krämerzünfte,  soweit  sie  die  Ge- 

hilfen angehen.  Diese  enthielten:  Einheitliche 
Mietzeit  (so  durften  in  Lüneburg  z.  B.  die  Ge- 

hilfen ausschließlich  14  Tage  vor  Ostern  und 
Michaeli  gemietet  werden);  lange  Dauer  der 
vereinbarten  Kontrakte;  Bestrafung  des  Kon- 

traktbruchs oder  der  Untreue  des  Kommis  durch 
Exklusion   aus   dem   Berufe  („wo   den  ock   ein 

i'eder  redlicker  Man  sulcker  Dener  nicht  begerth", .lübecker  Urkunde);  dagegen  Erlaubnis  für  den 
Herrn,  im  Einverständnis  mit  dem  Zunftvor- 

stande nicht  genehme  Kommis  vor  dem  kon- 
traktmäßigen Termin  zu  entlassen;  obligatori- 

scher Sühneversuch  durch  die  Zunft  bei  Strei- 

tigkeiten zwischen  Herrn  und  Gehilfen;  Verbot 
der  Koalition  der  Kommis;  Gestattung  sonsti- 

ger Versammlungen  derselben  nur  unter  Assi- 
stenz von  Ratsdeputierten;  Festsetzung  von 

Beginn  und  Ende  der  Arbeitszeit  durch  Be- 
schluß der  Innungskaufleute;  Verbot  der  Sonn- 

tags- und  Festtagsarbeit  („Gade  (Gott)  to  Love 
und  to  Eren",  Lüneburger  Urkunde);  Verbot 
von  Geschäften  für  eigene  Rechnung  oder  für 
die  eines  anderen  wie  des  Prinzipals;  Verbot 
des  Schlafens  außerhalb  des  Hauses,  des  Herum- 

treibens in  Kneipen  oder  berüchtigten  Häusern, 
des  Würfeins,  ja  selbst  der  Ausstattung  mit 
Kleidern  ohne  Wissen  und  Willen  des  Herrn, 
und  endlich  Verbot  aller  anderen  Dinge, 

„de  neenem  ehrlicken  framen  Dener  anstaen" 
(Lübecker  Urkunde)  bei  Strafe  der  Exklusion. 
Das  alles  genügte  aber  den  Prinzipalen  noch 
nicht,  sondern,  um  das  Hilfspersonal  vollends 
in  der  Gewalt  zu  haben,  bestimmte  schließlich 
noch  das  Statut,  daß  ein  Krämer  einen  Kommis 
niemals  einem  anderen  ausmieten  und  ihn 
gegen  den  Willen  des  bisherigen  Chefs  sogar 
nach  Ablauf  der  kontraktlichen  Dienstzeit 

nicht  übernehmen  dürfe!  —  Diese  Prinzipien 
finden  sich  auch  in  dem  nachstehenden  Muster- 

kontrakte aus  Nürnberg  vom  Jahre  1579. 
Danach  verpflichtet  sich  der  Kommis  seinem 
Herrn,  einem  Tuchhändler,  wie  folgt:  1.  10 
Jahre  zu  dienen;  2.  nie  um  Geld  zu  spielen, 
nie  Geld  bei  sich  zu  tragen,  sondern  es  im  Be- 

darfsfalle vom  Chef  zu  entleihen;  3  gehorsam 
zu  sein,  ohne  Willen  des  Chefs  nicht  aus  dem 
Dienste  zu  bleiben,  ohne  Erlaubnis  das  Haus 
niemals  zu  verlassen,  endlich  keine  „böse  Gesell- 

schaft" ins  Haus  zu  bringen;  4.  gegen  den 
Willen  der  Herrschaft  nicht  zu  heiraten,  da- 

gegen jederzeit  den  Abschied  ruhig  anzunehmen, 
wenn  die  Herrschaft  „an  seinen  Diensten  ein 

Ungefallen  hätte";  5.  für  Schaden,  den  er  hätte 
verhüten  können,  einzustehen;  G.  ohne  den 
Willen  der  Herrschaft  nichts  zu  verleihen, 
für  nichts  Bürge  zu  werden,  über  ihren  Handel 
strengste  Diskretion  zu  wahren;  7.  die  Kosten 
für  seine  Kleidung  aus  eigener  Tasche  zu  be- 

streiten, während  er  sonst  freie  Station  hat 
und  150  Gulden  Lohn  für  die  gesamte  Dienst- 

zeit erhält;  S.  weder  am  Orte  noch  anderswo 
in  eine  Tuchhandlung  einzutreten,  wenn  ihn 
der  Chef  vor  Ablauf  der  10  Jahre  entläßt; 
9.  Bürgen  für  100  Gulden  zu  stellen,  zahlbar 
an  die  Herrschaft  bei  Kontraktbruch;  10.  Bürgen 
für  den  Ersatz  etwaiger  Veruntreuung  zu  stellen. 

Die  Gehilfenordnung  in  den  zahlreichen 
deutschen  Niederlassungen  im  Auslande  lehnt 
sich  an  die  Statuten  des  heimatlichen  Handels- 

rechtes an,  soweit  sie  nicht  den  obwaltenden 
besonderen  Lokalverhältnissen  Rechnung  tragen 
muß.  So  geht  die  für  alle  hansischen  Kontore 
typische  Verfassungsurkunde  des  Londoner 
Stahlhofes  von  dem  leitenden  Grundsatze  aus: 
es  seien  die  Gesellen  „sich  selbst  zu  regieren 
ungeschickt,  und  derhalben  nicht  allein  gefähr- 

lich, sondern  auch  ihnen  selbst  nachteilig  und 
schädlich,  so  ihnen  eigen  Regiment  zu  haben 
vergönnet  würde,  weshalb  den  jungen  Gesellen 
zu  unordentlichen  Weisen  alle  Occasion  und 

Ursach  entzogen  werden  solle".  —  Die  Arbeits- zeit dauerte  von  5  Uhr  früh  bis  9  Uhr  abends 
im  Sommer  und  von  6—8  im  Winter.  Das  Mit- 

tagsmahl   wurde    von    allen    Gehilfen    gemein- 
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schaftlich  eingenommen,  —  wobei  ihnen  aber, 
neben  allem  sonstigen  Unziemlichen,  vorsorglich 
alles  Räsonieren  über  das  Essen  verboten  war. 
Stand  dann  der  Kommis  auf,  nachdem  „die 
Mahlzeit  vollendet  und  Gott  gewöhnlicher  Weise 

Danksagung  geschehen",  so  mußte  er  „dem 
Kaufmann  an  der  Meistertafel  willig  zur  Tafel 

dienen"  (Statut  des  Stahlhofes).  Es  findet  sich 
natürlich  auch  das  Verbot  der  Koalition  (jeg- 

lichen „Aufflauffs,  Versammlung  oder  heim- 
lichen Conspiration,  wodurch  der  Kauffmann  in 

Last  und  Mühe  möchte  kommen").  Die  Ueber- 
wachung  der  Ordnung  lag  in  allen  hansischen 
Kontoren  in  den  Händen  eines  Ausschusses 
von  Prinzipalen:  nur  im  Deutschen  Hofe  zu 
Nowgorod  war  durch  eine  Skraa  (Verordnung) 
von  1346  auch  den  Gehilfen  Teilnahme  an  der 

Verwaltung  zugebilligt.  —  Strenge  Zucht  scheint 
übrigens  nicht  unnötig  gewesen  zu  sein,  wenn 
z.  B.  bei  den  Gesellen  in  Bergen,  trotz  strengen 

Verbotes,  das  „Spiel"  galt:  jeden  neuen  An- kömmling entkleidet  in  die  noch  winterlich 
kalten  Fluten  zu  werfen  und  ihn  dann,  wenn 
er  fast  erstarrt  wieder  herauskam,  bis  xur  Be- 
wul.il losigkeit  blutig  zu  peitschen:  und  wenn 
in  Kowno,  seitdem  die  Prinzipale  dorthin  nur 
selten  kamen,  die  Kommis  sich  fortwährend 
gegen  die  Administration  des  Kontors  renitent 
zeigten,  in  den  Schenken  herumlungerten  und 
unausgesetzt  mit  der  einheimischen  Bevölkerung 
in  Kollision  gerieten! 

So  wenig  sich  mithin  im  allgemeinen  die 
soziale  Stellung  der  Mehrzahl  der  Hand- 

lungsgehilfen von  derjenigen  der  Handwerks- 
gesellen unterschied,  so  protestierten  jene  doch 

energisch  dagegen,  diesem  Stande  gleichgestellt 
zu  werden,  indem  sie  z.  B.  sich  weigerten,  am 
Schwörtag  mit  den  Handwerksgesellen  zugleich 
den  Zunfteid  zu  leisten. 

Der  Handlungsgehilfe  in  den  romani- 
schen Ländern  stand  in  gleichem  Verhält- 

nis zu  seinem  Prinzipal,  d.  h.  in  gleicher 
Abhängigkeit  wie  bei  den  germanischen 
Völkern.  Dies  läßt  sich  in  allen  Stücken 
an  den  von  Goldschmidt  und  Pöhlmann 
mitgeteilten  Statuten  nachweisen.  Nur  die 
Etablierung  als  Kleinhändler  war  leichter, 
in  Florenz  sogar  nur  an  die  einzige  Bedin- 

gung geknüpft,  daß  die  Zunft  von  der  ehr- 
lichen Praxis  („fare  berc  per  ogni  modo") des  Kandidaten  sich  für  überzeugt  halten 

konnte.  Dagegen  durfte  sich  freilich  der  Ge- 
hilfe nicht  in  der  Nähe  seines  früheren  Dienst- 
herrn niederlassen:  die  einzige  Bestimmung, 

welche  in  keinem  deutschen  Statut  ent- 
halten ist. 

Die  geschilderten  Zustände,  soweit  sie 
inländische  Verhältnisse  betreffen,  blieben 
bestehen,  bis  die  Zunft veifassung  nebst  den 
•entsprechenden  Reglements  dem  modernen 
Wirtschaftsprinzip  der  Gewerbefreiheit  wich. 

II.  Der  Handlungsgehilfe  der  Gegenwart. 
1.  Allgemeines.  Entsprechend  dem 

großen  Umfange  des  modernen  Handels  und 
seinen  vielseitigen  Erfordernissen  ist  auch 
das  Betätigungsfeld  des  Handlungsgehilfen 
-weit  ausgedehnt. 

Welcher  Art  die  Tätigkeit  des  Handlungs- 
gehilfen aber  auch  sein  mag,  sein  Verhält- 

nis zum  Geschäftsinhaber  ist  von  dem  des 
Arbeiters  zum  Fabrikanten  immerhin  in  ge- 

wissen Stücken  verschieden.  Zunächst  ist 
schon  die  Verbindung  zwischen  Prinzipal 
und  Gehilfe  nach  der  Absicht  beider  Teile 
eine  stabilere.  Der  Dienstvertrag  wird  auf 
längere  Zeit  geschlossen  und  ebenso  wird 
das  Gehalt  für  längere  Fristen  vereinbart 
und  in  größeren  Intervallen,  meistens  monat- 

lich, ausgezahlt.  Ferner  haben  wohl  die 
meisten  Handlungsgehilfen  die  Absicht,  selb- 

ständig zu  werden,  d.  h.  selbst  einmal  in 
den  Kreis  der  Prinzipale  einzutreten;  und 
für  sehr  viele  ist  auch  in  der  Tat  die  Ge- 

hilfenstellung nur  das  Durchgangsstadium 
zur  Selbständigkeit,  welche  im  Gegensatze 
dazu  der  Fabrikarbeiter  nur  höchst  selten 
erlangt.  Hierbei  ist  allerdings  zu  berück- 

sichtigen, daß  die  Zahl  derjenigen  Handlungs- 
gehilfen, die  zeitlebens  auf  die  Selbständig- 

keit verzichten  müssen,  immer  größer  wird, 
womit  natürlich  die  soziale  Stellung  der 
Handlungsgehilfen  sich  völlig  ändert.  Immer- 

hin ist  der  Unterschied  zwischen  Handlungs- 
gehilfen und  Arbeitern  selbst  im  Hinblick 

auf  die  allgemeinen  Grundlagen  ihres  Dienst- 
verhältnisses heute  noch  so  groß,  daß  auch 

die  Gesetzgebung  für  jede  der  beiden  Klassen 
gesonderte  Normen  aufstellt. 

Nach  dem  deutschen  Handelsgesetz- 
buch ist  als  Handlungsgehilfe  anzusehen,  „wer 

in  einem  Handelsgewerbe  zur  Leistung  kauf- 
männischer Dienste  gegen  Entgelt  angestellt  ist". 

Die  Art  und  der  Umfang  dieser  Dienstleistungen 
einerseits  und  die  Ansprüche  der  Gehilfen  an 
den  Prinzipal  andererseits  richten  sich  nach 
der  speziellen  Uebereinkunft  zwischen  beiden. 
Wo  eine  solche  nicht  vorliegt,  ist  der  Orts- 

gebrauch maßgebend.  „In  Ermangelung  eines 
Ortsgebrauchs  gelten  die  den  Umständen  nach 

angemessenen  Leistungen  als  vereinbart"  (HGB. 
§  69).  Der  Gehilfe  hat  dem  Prinzipal  seine 
ganze  kaufmännische  Tätigkeit  ausschließlich 
zu  widmen,  da  §  60  ihm  verbietet,  ohne  Ein- 

willigung des  Prinzipals  ein  „Handclsgewerbe 
zu  betreiben  oder  in  dem  Handelszweige  des 
Prinzipals  für  eigene  oder  fremde  Rechnung 
Geschäfte  zu  machen".  Der  Prinzipal  ist 
bei  der  Gestaltung  seines  Betriebes  zur 
Rücksicht  auf  das  Wohl  des  Handlungs- 

gehilfen verpflichtet.  Danach  ist  dieser  vor 
allem  gegen  eine  Gefährdung  seiner  Gesund- 

heit, soweit  die  Natur  des  Betriebes  es  ge- 
stattet, zu  schützen.  Ferner  aber  sind  im  Falle 

der  Aufnahme  des  Gehilfen  in  die  häusliche 

Gemeinschaft,  „in  Ansehung  des  Wohn-  und 
Schlafraums,  der  Verpflegung  sowie  der  Arbeits- 

und Erholungszeit  diejenigen  Einrichtungen 
und  Anordnungen  zu  treffen,  die  mit  Rücksicht 
auf  die  Gesundheit,  die  Sittlichkeit  und  die 
Religion  des  Handlungsgehilfen  erforderlich 
sind"  (§  62).  Bei  unverschuldeter  Dienst- 

unfähigkeit des  Gehilfen  ist  der  Prinzipal  ver- 
pflichtet, demselben  Gehalt  und  Unterhalt  un- 

verkürzt weiter  zu  gewähren,  jedoch  nicht  für 
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länger  als  sechs  Wochen  (§  63).  Nach  der  Aus- 
legung eines  sehr  großen  Teiles  der  Gerichte 

kann  dieser  Gehaltsanspruch  bei  unverschul- 
deter Krankheit  durch  Vereinbarung  ausge- 

schlossen werden.  Es  geschieht  dies  auch  tat- 
sächlich sehr  häufig.  Die  hierdurch  entstehenden 

Prozesse  führen,  bei  völlig  gleicher  Rechtslage, 
zu  sehr  verschiedenem  Ausgang.  Die  Bestre- 

bungen der  Handlungsgehilfen  gehen  deshalb 
dahin,  den  §  63  in  zwingendes  Recht  umzuändern. 
Die  Zahlung  des  Gehalts  muß  am  Schlüsse  jeden 
Monats  erfolgen  (§  64).  Wenn  das  Dienst- 

verhältnis für  unbestimmte  Zeit  eingegangen  ist, 
so  kann  es  von  jedem  Teile  erst  für  den  Schluß 
eines  Kalendervierteljahrs  nach  vorgängiger 
sechswöchiger  Kündigung  gekündigt  werden 
(§  66).  Wird  durch  Vertrag  eine  kürzere  oder 
längere  Kündigungsfrist  bedungen,  so  muß  sie 
für  beide  Teile  gleich  sein  und  darf  jedenfalls 
nicht  weniger  als  einen  Monat  betragen;  auch 
kann  die  Kündigung  nur  für  den  Schluß  eines 
Kalendermonats  zugelassen  werden  (§  67). 
Sonst  kann  die  Aufhebung  des  Dienstverhält- 

nisses vor  der  bestimmten  Zeit  von  jedem 

Teile  nur  aus  einem  „wichtigen"  Grunde  ver- 
langt werden  (§  70).  Gegen  den  Prinzipal 

kann  insbesondere  auf  Aufhebung  des  Dienst- 
verhältnisses erkannt  werden,  wenn  er  das 

Gehalt  oder  den  gebührenden  Unterhalt  nicht 
gewährt  oder  den  ihm  nach  §  62  obliegenden 
Verpflichtungen  nachzukommen  verweigert  oder 
sich  am  Gehilfen  vergreift  (§  71).  Gegen  den 
Gehilfen  kann  insbesondere  auf  Aufhebung 
des  Dienstverhältnisses  erkannt  werden,  wenn 
er  im  Dienste  untreu  ist  oder  das  Vertrauen 

mißbraucht,  wenn  er  den  Dienst  zu  leisten  ver- 
weigert, sich  am  Prinzipal  vergreift  und  der- 
gleichen mehr  (§  72). 

Die  unbefriedigende  Regelung  des  Rechtes 
der  Konkurrenzklausel,  die  das  HGB.  von  1897 
getroffen  hatte,  ist  durch  „Gesetz  zur  Aende- 
rung  der  §§  74,  75  und  des  §  76  Abs.  1 
des  HGB."  vom  10./VI.  1914,  wenn  auch 
nicht  befriedigend,  geändert  worden.  (Vgl. 
auch  oben  S.  41).  Grundsätzlich  muß  das  Wett- 

bewerbsverbot schriftlich  abgeschlossen  und 
dem  Gehilfen  ausgehändigt  werden.  Es  ist  nur 
gültig,  wenn  sich  der  Prinzipal  verpflichtet, 
für  die  Dauer  des  Verbots  eine  Entschädigung 
zu  zahlen,  die  für  jedes  Jahr  des  Verbots  min- 

destens die  Hälfte  der  von  dem  Handlungs- 
gehilfen zuletzt  bezogenen  vertragsmäßigen 

Leistungen  erreicht  (74).  Das  Wettbewerbs- 
verbot ist  insoweit  unverbindlich,  als  es  nicht 

dem  Schutze  eines  berechtigten  geschäftlichen 
Interesses  des  Prinzipals  dient.  Wie  bisher  ist 
es  unverbindlich,  soweit  es  unter  Berücksich- 

tigung der  gewährten  Entschädigung  nach  „Ort, 
Zeit  oder  Gegenstand  eine  unbillige  Erschwerung 
des  Fortkommens  des  Gehilfen  enthält".  Die 
bisherige  Höchstdauer  des  Wettbewerbsverbots 
von  3  Jahren  ist  auf  2  Jahre  nach  Beendigung 
des  Dienstverhältnisses  herabgesetzt.  Dagegen 
wirkt  die  Bestimmung  des  §  74  a,  daß  das  Verbot 
nichtig  ist,  wenn  die  dem  Gehilfen  zustehenden 

jährlichen  vertragsmäßigen  Leistungen  den  Be- 
trag von  1500  M.  nicht  übersteigen,  angesichts 

der  gegenwärtigen  Gehaltsbezüge  grotesk.  Das 
Verbot  ist  ferner  nichtig,  wenn  der  Gehilfe  zur 
Zeit  des  Abschlusses  minderjährig  ist  oder  wenn 
sich  der  Prinzipal  die  Erfüllung  auf  Ehrenwort 

oder  unter  ähnlichen  Versicherungen  versprechen 
läßt  (§  74  a).  Der  Handlungsgehilfe  muß  sich 
auf  die  fällige  Entschädigung  anrechnen  lassen, 
was  er  während  des  Zeitraumes,  für  den  die 
Entschädigung  gezahlt  wird,  durch  anderweitige 
Verwertung  seiner  Arbeitskraft  erwirbt  oder  zu 
erwerben  böswillig  unterläßt,  soweit  die  Ent- 

schädigung unter  Hinzurechnung  dieses  Betrages 
den  Betrag  der  zuletzt  von  ihm  bezogenen  ver- 

tragsmäßigen Leistungen  um  mehr  als  ein  Zehntel 
übersteigen  würde.  Ist  der  Gehilfe  durch  das 
Wettbewerbsverbot  gezwungen,  seinen  Wohnsitz 
zu  verlegen,  so  tritt  an  die  Stelle  des  Betrags 
von  einem  Zehntel  der  Betrag  von  einem  Viertel 
(74  c).  Die  sog.  geheime  Konkurrenzklausel 
(durch  die  sich  ein  Prinzipal  einem  anderen 
Prinzipal  gegenüber  verpflichtet,  einen  Hand- 

lungsgehilfen, der  bei  diesem  im  Dienst  ist  oder 
gewesen  ist,  nicht  anzustellen  oder  nur  unter 
bestimmten  Voraussetzungen)  ist  unwirksam 
(75).  Bei  Auflösung  des  Dienstverhältnisses 
aus  wichtigen  Gründen  wird  das  Wettbewerbs- 

verbot unwirksam,  wenn  der  Gehilfe  vor  Ablauf 
eines  Monats  nach  der  Kündigung  schriftlich 
erklärt,  daß  er  sich  an  die  Vereinbarung  nicht 
gebunden  erachte  (75).  Bei  Lehrlingen  (auch 
volljährigen)  ist  die  geheime  Konkurrenzklausel 
unwirksam.  Vereinbarungen,  durch  die  diese 
nach  Beendigung  ihrer  Lehr-  oder  Dienstzeit 
in  ihrer  gewerblichen  Tätigkeit  beschränkt 
werden,  sind  nichtig  (76J- 

2.  Zwei  Gruppen  von  Handlungsgehil- 
fen. Wir  können  die  Gruppierung  der  Hand- 

lungsgehilfen am  besten  durch  die  Teilung 
zwischen  Gehilfen  des  Großhandels  und 

Kleinhandels  vornehmen,  obwohl  hier  be- 
tont werden  muß,  daß  nur  der  Großbetrieb 

des  Großhandels  und  Kleinhandels  die  ver- 
schiedenen Typen  des  Handlungsgehilfen 

herausgebildet  hat,  weil  mir  er  zur  Arbeits- 
teilung zwingt.  Der  Kleinhandel  mit 

Kleinbetrieb  muß  in  der  Hauptsache  auf  die 
Quantität  der  Handlungsgehilfen,  der  Groß- 

handel mit  Großbetrieb  auf  die  Qualität 
Gewicht  legen,  und  hier  hat  gerade  die  letzte 
Zeit  durch  die  Errichtung  kaufmännischer 
Schulen  und  Hochschulen  den  Weg  besonders 

j  geebnet.  Der  Handlungsgehilfe  des  Groß- handels muß  Warenkenntnis,  Rechtskenntnis, 
Kenntnis  der  wirtschaftlichen  Struktur  des 

Landes,  der  Zoll-,  Fracht-,  Versicherungsver- 
hältnisse besitzen,  Weltmarktkon  junktur  über- 

blicken können,  um  vollwertige  Dienste  zu 
leisten.  So  hat  sich  sehr  bald  als  wichtigste 
Funktion  des  Handlungsgehilfen  die  des 
Einkäufers  herausgebildet;  dies  um  so 
mehr,  als  im  allgemeinen  durch  unsere  starke 
Kartellierung  der  Industrie  die  Verkaufs- 

preise meist  festliegen  und  ein  Gewinn 
in  der  Hauptsache  nur  durch  Aus- 

nutzung günstiger  Einkaufsgelegenheiten  er- 
zielt werden  kann.  Hier  bedurfte  es  ganz  be- 

sonders qualifizierter  Leute,  die  schon  darum 
besonders  hoch  auch  bezahlt  wurden  und 
werden,  weil  ihre  Kontrollierbarkeit  sehr 
stark  beschränkt  ist.     Wir  können  hieraus 
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den  wirtschaftlichen  Satz  ableiten,  daß  mit 
der  wachsenden  Schwierigkeit,  einen  Ange- 

stellten zu  kontrollieren,  seine  Bezahlung 
steigt.  Der  Großbetrieb  des  Großhandels  wie 
des  Kleinhandels  zwingt  zur  Arbeitsteilung 
und  so  hat  sich  neben  der  Tätigkeit  des  Ein- 

käufers und  Verkäufers  die  selbständige 
Tätigkeit  des  Korrespondenten,  des  Buch- 

halters, des  Kassierers,  des  Reisenden  ent- 
wickelt. Mit  dieser  Arbeitsteilung  Hand  in 

Hand  geht  die  Arbeitszusammenfassung 
durch  die  Abteilungsvorstände,  sei  es  mit 
Handelsvollmacht  oder  Prokura,  sei  es  ohne 
sie.  Der  Handlungsgehilfe  des  Großhandels 
muß  eine  Lehrzeit  durchgemacht  haben,  die 
nach  dem  Grade  seiner  schulmäßigen  Vor- 

bildung verschieden  lang  ist.  Abiturienten 
der  neunstufigen  höheren  Schule  werden  in 
•der  Regel  eine  kürzere  Lehrzeit  durchzu- 

machen haben,  wenngleich  auch  lüer  gerade 
vor  dem  Kriege  die  Beobachtung  gemacht 
werden  konnte,  daß  eine  Reihe  von  Groß- 

handelsbetrieben diese  Kategorie  von  An- 
wärtern benutzte,  um  im  weitesten  Maße 

Lehrlingszüchterei  zu  treiben.  Mit  der  Ent- 
wicklung Deutschlands  zu  einem  Export- 

Staate  war  gerade  für  die  Angestellten  des 
Großhandels  die  Notwendigkeit  gegeben, 
einen  Teil  der  Lehrzeit  in  den  Auslandsnieder- 

lassungen ihres  Stammhauses  zuzubringen, 
oder  nach  absolvierter  Lehrzeit  bei  einer 
anderen  Firma  des  Auslandes  für  geringes 
Entgelt  informatorisch  weiterzuarbeiten. 
Hierdurch  ergab  sich  die  Folge,  daß  der  Zu- 

gang zum  Großhandel  in  der  Hauptsache 
nur  den  bemittelten  Kreisen  möglich  war  und 
die  Kinder  der  minderbemittelten  Schichten 

in  den  Kleinhandel  gedrängt  wurden.  Hier- 
zu mag  noch  die  Ansicht  der  Handwerker-  und 

der  Arbeiterfamilien  beigetragen  haben,  ihre 
Söhne  durch  Einstellung  in  das  kaufmän- 

nische Büro  sozial  höher  zu  bringen,  und  es 
drang  in  die  Kontore  eine  Schicht  ein,  die 
lohndrückend  wirkte  und  das  „Stehkragen- 

proletariat" schuf,  gleichzeitig  aber  auch gerade  in  den  kaufmännischen  Büros  der 
Fabriken  die  Arbeitsleistung  einzelner  Kate- 

gorien kaufmännischer  Angestellter  auf  die 
des  Arbeiters  herabdrückte.  Das  Eindringen 
der  Frau  in  den  Stand  der  Handlungsge- 

hilfen ist  durch  den  Krieg  naturgemäß  ver- 
stärkt worden,  ohne  daß  im  Durchschnitt  die 

Vorbildung  durch  eine  ordnungsmäßige  Lehr- 
zeit sich  gehoben  hat.  Allerdings  hat  hier  die 

Einrichtung  öffentlicher  Handelsschulen  för- 
derlich gewirkt  und  den  Büros  bessere  Hilfs- 

kräfte gebracht,  als  es  durch  den  Einfluß  der 
privaten  Handelsschulen  mit  ihrem  Schnell- 

bleichsystem möglich  war.  Heute  bildet  die 
Frau  als  Handlungsgehilfe  noch  immer 
keinen  vollwertigen  Ersatz  des  Mannes,  ist 
ihm  aber  in  einigen  technischen  Hilfsdiensten, 
wie    Stenographie   und    Maschinenschreiben 

entschieden  überlegen.  Ihre  soziale  Stellung 
aber  hat  sich  gehoben  und  wird  am  besten 
durch  den  gewerkschaftlichen  Zusammen- 

schluß in  einem  eigenen  Verbände  (siehe 
unten)  gekennzeichnet.  Im  Kleinhandel  und 
im  Großbetrieb  des  Kleinhandels  (Waren- 

haus) hat  sie  als  Verkäuferin  eine  unum- 
schränkte und  allseitig  anerkannte  Stellung 

sich  erworben. 
Die  Lehrzeit  im  Kleinhandel  mit  Klein- 

betrieb pflegt  in  der  Regel  3  Jahre  zu  dauern. 
Soweit  sich  der  Kleinhandel  in  den  Groß- 

städten vorfindet,  ist  kaum  noch  die  Rede 
von  der  früher  selbstverständlichen  Haus- 

gemeinschaft zwischen  Lehrling  und  Lehr- 
herrn, wohl  aber  findet  sie  sich  heute  noch 

in  den  Kleinstädten,  wo  der  Lehrling  während 
seiner  Lehrzeit  der  väterlichen  Zucht  des 
Prinzipals  unterliegt  und  auch  zum  Besuch 
der  Fortbildungsschule  verpflichtet  ist. 

3.  Die  Funktion  des  Handlungsgehilfen 
im  Großhandel.  Der  Korrespondent  hat 
hier  eine  steigende  Bedeutung  sich  errungen. 
weil  der  Briefwechsel  den  Kaufvertrag  vor- 

bereitet und  abschließt.  Darum  ist  gerade 
hier  frühzeitig  der  Ruf  nach  juristischer  Vor- 

bildung laut  geworden,  die  in  allererster 
Linie  die  Handelshochschulen  wirksam  för- 

dern. Immerhin  muß  darauf  aufmerksam 
gemacht  werden,  daß  mit  dem  Eindringen 
der  Technik  in  die  kaufmännischen  Kontore 
(technische  Hilfsmittel  wie  Parlograph  und 
Sprechmaschinen  anderer  Art)  eine  Neigung 
besteht,  den  Korrespondenten  auszuschalten. 
Der  Einkäufer  gehört  darum  zu  den  be- 

sonders qualifizierten  Handlungsgehilfen, 
weil  er  Bezugsquellenkunde  im  weitesten 
Maße  haben  muß,  über  schnelle  Ent- 

schlußfähigkeit verfügen  soll,  um  gegebenen- 
falls spekulativ  sich  eindecken  zu  können. 

Als  höchstbezahlter  Arbeiter  steht  ihm  zur 
Seite  der  Dekorateur  des  Kleinhandels 

mit  Großbetrieb,  der  seinen  Posten  der  Re- 
klametätigkeit verdankt,  die  das  Warenhaus 

durch  seine  Auslagen  entfalten  muß.  Hier 
ist  in  allererster  Linie  eine  psychische  Ein- 

wirkung auf  den  Konsumenten  durch  künst- 
lerische Aufmachung  zu  erstreben,  und  so 

hat  sich  der  Posten  des  Dekorateurs  heute 
zu  einem  der  wichtigsten  im  Kleinhandel 
mit  Großbetrieb  entwickelt.  Sind  doch  so- 

gar Schulen  entstanden,  die  eigens  zu  diesem 
Erwerbszweige  vorbilden.  Des  Buch- 

halters Funktion  besteht  in  dem  rech- 
nungsmäßigen Nachweise  des  Erfolges  und 

im  Schaffen  einer  Uebersicht.  Er  braucht 
keine  Initiative  zu  haben.  Nur  Exaktheit 

wird  von  ihm  verlangt.  Das  ist  für  die  Be- 
rufswahl nicht  unwichtig,  denn  eine  Menge  von 

Anwärtern  wird  gerade  durch  eine  frühzeitige 
Berufsberatung  erst  darauf  hingewiesen 
werden  können,  ob  sie  Eignung  für  gewisse 
kaufmännische  Posten  überhaupt  besitzen. 
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Die  Funktion  des  Kassierers  im  Groß- 
handel erfordert  zunächst  große  Umsicht 

und  Zuverlässigkeit,  aber  gleichzeitig  auch 
finanziellen  Ueberblick,  denn  sehr  häufig 
kann  durch  besonders  günstige  Zahlungs- 
modalitälen  im  Großhandel  ein  Gewinn  er- 

zielt werden,  für  den  Voravsselzung  Beherr- 
schung bark-  und  börsentechnischer  Trans- 

aktionen bildet.  Die  Tätigkeit  des  Reisen- 
den ist  umschrieben  durch  das  Wort.  Er 

hat  gewisse  Funktionen  handelsgesetzlich 
erhalten,  die  ihn  als  Bevollmächtigten  des 
Unternehmers  erscheinen  lassen,  so  in  der 
Annahme  einer  Mängelrüge  und  der  Zahlung, 
die  mit  befreiender  Wiikung  an  ihn  geleistet 
werden  kann.  In  einer  Reihe  von  Handels- 

zweigen, vor  allem  den  der  Mode  unter- 
worfenen, spielt  der  Reisende  die  allergrößte 

Rolle,  da  er  hier  die  Kundschaft  an  sich 
fesselt;  darum  ist  auch  gerade  hier  ihm  der 
Weg  zur  Teilhaberschaft  am  ehesten  ge- 

geben. Prokurist  und  Handlungsbevoll- 
mächtigter sind  wohl  als  Handlungsgehilfen 

juristisch  anzusehen.  Wirtschaftlich  sind 
sie  jedoch  Vertreter  des  Unternehmers  und 
aus  der  eigentlichen  Gruppe  der  Handlungs- 

gehilfen herausgehoben  und  bilden  die 
Gruppenführer,  die  einem  Kreise  der  Hand- 

lungsgehilfen vorstehen.  Eine  Einteilung 
subtilerer  Natur  geben  wir  unten  bei  der  Be- 

sprechung der  Tarifverträge.  Je  weniger 
arbeitsteilig  die  Betriebe  sind,  um  so  mehr 
fließen  die  Funktionen  der  Handlungsge- 

hilfen ineinander  über. 

4.  Gehalt  —  Tarifverträge  —  Standes- 
vertretungen —  Gewerkschaftsbewegung. 

Für  die  Gehaltshöhe  kann  man  den  wirt- 
schaftlichen Satz  aufstellen,  daß  das  Gehalt 

nach  der  Nutzleistung  sich  richtet,  die  der 
Unternehmer  vom  Angestellten  erwartet. 
Das  gilt  für  normale  Wirt  Schaftsperioden 
und  hat  dazu  geführt,  daß  sehr  häufig  Ge- 

hälter, namentlich  dem  weiblichen  Personal, 
gezahlt  wurden,  die  auch  den  bescheidensten 
Nutzleistungen  nicht  entsprachen. 

Das  ist  durch  den  Krieg  anders  geworden. 
Auch  die  geringste  Nutzleistung  muß  durch 
die  tarifliche  Regelung  der  Gehälter  so  be- 

zahlt werden,  daß  das  Existenzminimum  der 
Angestellten  gedeckt  ist.  Der  Anfang  der 
tariflichen  Gehaltsregelung  im  Handel  ist  in 
der  Vereinbarung  der  großen  Arbeitgeber- 
Verbände  mit  den  Gewerkschaften  der  Ar- 

beitnehmer vom  15./XI.  1918  zu  sehen,  die 
von  der  Arbeitsgemeinschaft  der  kaufmän- 

nischen Verbände  unterzeichnet  war.  Sie 

hatte  in  nuce  bereits  die  Neuerungen  ge- 
troffen, die  später  auf  dem  Veiordnungswege 

geschaffen  wurden,  u.  a.  paritälische  Ver- 
waltung des  Arbeitsnachweises,  Regelung  der 

Arbeitsbedingungen  durch  Kollektivverein- 
barung,  Bildung  des  Arbeiterausschusses,  der 
Schlichtungsausschüsse,  8-Stundentag. 

Dieser  Vereinbarung  folgte  am  14./XIL 
1918  das  Berliner  Abkommen  für  den  Deut- 

schen Handel,  in  der  die  Einstellung  der 
Kriegsteilnehmer  geregelt  urd  weiter  be- 

stimmt wurde:  „Die  beteiligten  Unter- 
nehmerverbärde  werden  sich  dafür  einsetzen, 
die  in  Gründung  begriffenen  Arbeitsgemein- 

schaften der  Arbeitgeber  im  Groß-  und  Ein- 
zelhandel zu  bestimmen,  mit  den  Ange- 

stelltenorganisationen paritätische  Kommis- 
sionen zu  bilden  und  ihnen  zu  empfehlen, 

über  die  von  den  Angestelltenverbänden 
aufgestellten  Forderungen  betreffend  die 
Gehalts-  und  Anstellungsbedingungen  in 
Verhandlungen  einzutreten,  die  dann  in  kür- 

zester Frist  zum  Abschluß  zu  bringen  sind." 
Neben  dieser  Vereinbarung  ist  roch  zu 

nennen  die  der  sächsischen  Arbeitgeber-  und 
Angestellten  verbände,  die  in  Dresden  am 
20./XI.  1918  abgeschlossen  wurde  und  den 
Grundsatz  aufstellte:  „Unbeschadet  des 
Grundsatzes  der  individuellen  Entlohnung 
und  der  Beachtung  der  noch  zu  vereinbaren- 

den Mindestgehälter  ist  daran  festzuhalten, 
daß  wenigstens  für  diejenigen  Argest eilten, 
die  im  Frieden  bis  zu  5000  M.  Jahresgehalt 
hatten,  als  Untergrerze  das  iy2fache  des 
Gehalles  gelten  soll,  das  für  den  Ai  gestellten 
oder  für  die  in  Betracht  kommende  Arbeits- 

leistung im  Juni  1914  gezahlt  worden  ist." In  ähnlicher  Weise  äußerte  sich  eine 
Kundgebung  der  thüringischen  Arbeitgeber 
und  Angestellten.  Der  erste  Tarifvertrag 
wurde  am  28./1. 1919  zwischen  den  Bautzener 
industriellen  Unternehmern  und  dem  Ar- 

beitsausschuß der  Angestelltenverbar.de  ge- 
schlossen. Er  stellte  für  kaufmännisch  ge- 

bildete männliche  und  weibliche  Angestellte 
das  Mindestgehalt  auf  125  M.  im  Monat  fest. 
Voraussetzung  für  den  Bezug  dieses  Mindest- 

gehaltes ist  die  Vollendung  der  Lehrzeit. 
Diesen  ersten  Abschlüssen  folgte  nun  eine 
Flut  neuer  Tarif vertiäge,  so  daß  heute  das 
Handelsgewerbe  in  Deutschland  seine  Ge- 
haltsregelurg  durchweg  auf  dem  Wege  des 
Tarifvertrages  gefunden  hat. 

Man  kann  hierbei  zwei  Modalitäten  unter- 
scheiden: entweder  stipulierte  man  neue 

Gehaltsskalen  abgestuft  nach  Alter  und  Art 
der  Beschäftigung  oder  man  schlug  auf  die 
Friedenseinkommen  vom  Juli  1914  einen 
prozentualen  Satz  auf,  der  dann  das  neue 
Gehalt  ergab. 

Die  Gehälter  gruppieren  sich  vielfach  nach 
Industrie,  Groß-  und  Kleinhandel  und  teilen 
die  Angestellten  in  Kategorien  ein. 

So  z.  B.  hat  der  Tarifvertrag  für  die 
kaufmännischen  und  technischen  Ange- 

stellten in  Halle  und  Umgebung  das  kauf- 
männische Personal  der  Industrie  geteilt  in 

1.  Werkstattschreiber,  Kassen  boten, 
Bürodiener  und  ähnliche  Hilfskräfte  für 
einfache  mechanische  Arbeiten. 
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2.  Maschinenschreiber,  Sterographen  (!), 
Lohnrechrer,  Kommissur  sbuchschreiber, 
Werkstattschreiber,  Telephonisten  (!),  Re- 
gistratoren,  Mustermacher  (!),  Hilfskräfte  in 
der  Kalkulation  und  Statistik  und  andere  An- 

gestellte für  einfache  kaufmännische  Ar- 
beiten. 

3.  Buchhalter,  Kassierer,  Lohnbuchhalter, 
Expedienten,  Korrespondenten,  Fakturist en, 
Kalkulatoren.  Ein- und  Verkäufer,  Lageristen 
Statistiker,  Niederlagsangeslelltc, 

a)  in  nicht  selbständiger,  b)  in  selbstän- 
diger Stellung. 

4.  Fremdsprachige  Korrespordenten  a)  in 
selbständiger,  b)  in  nicht  selbständiger  Stel- 
lung. 

5.  Reiserde. 

6.  Hauptbuchhalter,  Haupt kassierer,  Dis- 
ponenten urd  ährliche  Angestellte  in  lei- 

tender Stellung.  Der  Gioßhandel  zeigt  die 
gleiche  Einteilung,  während  der  Kleinhandel 
mit  Gioßbetrieb  (Warenhäuser)  zu  den 
höchst  bezahlten  Posten  den  selbständigen 
Einkäufer  und  den  Chefdekorateur  zählt, 
eine  Gruppierung,  die  sich  schon  in  der  Vor- 

kriegszeit herausgebildet  hatte. 
Ueber  die  absolute  Höhe  der  Gehälter  in 

den  Jahren  1919  und  1920  stehen  für  das 
Reichsgebiet  roch  keine  exakten  Zahlen  zur 
Verfügung.  Nur  soviel  läßt  sich  sagen,  daß 
die  nicht  leitenden  Posten  des  Kleinhandels 
im  Mindestsatz  niedriger  bezahlt  werden,  als 
die  des  Großhandels  und  daß  in  allen  Tarif- 

verträgen für  weibliche  Angestellte  ein  Ab- 
schlag entweder  von  vornherein  stipuliert 

ist  oder  festgesetzt  werden  kann. 
"Was  aber  diese  Tarifsätze  von  denen  der 

Arbeiter  unterscheidet,  ist  die  Talsache,  daß 
sie  wirklich  Mindestsätze  sind,  während  sie 
beim  Arbeiter  Höchstpreise  bedeuten.  Das 
ist  aber  auch  natürlich,  wenn  man  erwägt, 
daß  der  kaufmännische  Angestellte  —  abge- 

sehen von  den  sehr  stark  arbeitsteiligen  und 
damit  die  Arbeit  mechanisierenden  Betrieben 
wie  Banken  und  Versicherungsbetrieben  — 
in  weit  höherem  Maße  als  der  Arbeiter  gei- 

stige Tätigkeit  verrichtet  und  diese  indivi- 
duell. So  muß  sich  naturgemäß  in  den  ge- 

hobenen, die  Arbeitst  eilung  wieder  zusammen- 
fassenden Stellen,  die  Entlohnung  nach  der 

individuellen  Arbeitsleistung,  der  konkreten 
Nutzleistung,  durchringen. 

Der  achtstündige  Arbeitstag,  der  durch 
die  Verordnung  über  die  Regelung  der  Ar- 

beitszeit der  Angestellten  während  der  Zeit 
der  wirtschaftlichen  Demobilmachung  vom 
18./III.  1919  für  Angestellte,  „die  mit  kauf- 

männischen Diensten  beschäftigt  werden, 

insbesondere  Handlungsgehilfen"  zwangs- 
läufig wurde,  ist  durch  die  Tarifverträge  fast 

durchgehend  vorgesehen.  Vielfach  findet 
sich  an  Stelle  der  achtstündigen  Tagesarbeit 
die  Einführung  der   48-stündigen   Wochen- 

arbeitszeit, um  den  Bedürfnissen  vor  allem 
des  Kleinhandels  mehr  Rechnung  zu  tragen. 
Für  Ueberstunden  wird  eine  besondere  Ver- 

gütung: in  Quoten  des  Monatsgehalts  nach 
dem  Tarifvertrage  gezahlt.  Nach  Beendi- 

gung der  täglichen  Arbeitszeit  muß  ent- 
sprechend der  Verordn.  v.  18./III.  1919  den 

Argesteliten  eine  ununterbrochene  Ruhezeit 
von  mindest  er  s  11  Stunden  gewährt  werden. 

Auch  die  Sonntagsarbeit  hat  eine  Rege- 
lung im  Verordnurgswege  durch  Verordn.  v. 

5./II.  1919  gefunden. 
Wenn  auch  in  der  Frage  der  Arbeitszeit 

daß  Maß  dessen  erreicht  ist,  was  die  Hand- 
lungsgehilfen namentlich  des  Kleinhandels, 

angestrebt  haben,  so  machen  sich  doch  Be- 
strebungen geltend,  wenigstens  für  das 

Sommerhalbjahr  die  sieberstündige  durch- 
gehende Arbeitszeit  mit  dem  Schluß  um  3  Uhr 

nachmittags  durchzusetzen. 
Für  den  Großhandel  würden  sich  aus 

einer  derartigen  Fixierung  kaum  nennens- 
werte Schwierigkeiten  ergeben,  der  Klein- 
handel würde  nur  sehr  schwer  auf  diese  For- 
derung eingehen,  ebenso  wie  der  Großhandel 

den  Fiühschluß  am  Sonnabend  leicht  ein- 
führen konnte,  gegen  den  sich  der  Klein- 
handel ablehnend  verhält. 

Während  das  Handelsgesetzbuch  durch 
die  Novelle  v.  10./VL  1914  die  Geltung  der 
Konkurrenzklausel  stark  einschränkt,  ist 
seitdem  weder  durch  Gesetz  noch  durch 
Verordnung  an  dem  bisherigen  Zustand 
etwas  geändert  worden.  Die  Vereinbarung 
der  sächsischen  Arbeitgeber-  und  Ange- 
stelltenverbände  vom  20./XI.  1918  fordert 
den  freiwilligen  Verzicht  auf  die  Anwendung 
der  offenen  und  geheimen  Wettbewerbs- 

abrede, die  Kundgebung  der  thüringischen 
Arbeilgeber  und  Angestellten  will  sie  auf 
ganz  besondere  Ausnahmefälle  beschränkt 
sehen.  Dementsprechend  ist  auch  die  Rege- 

lung durch  die  Tarifverträge  zwiespältig. 
Während  des  Krieges  ist  die  Frauenarbeit 

im  Handelskontor  wie  im  Kleinhandel  natur- 
gemäß stark  gestiegen.  Von  den  im  Jahre 

1916  gezählten  624157  Angestellten  im  Han- 
delsgewerbe (ohne  Versicherung  und  Ver- 

kehrsgewerbe) waren  392664  =  63  %  Frauen. 
Sie  sind  zuerst  durch  den  Zwang,  die  Kriegs- 

teilnehmer in  ihre  alten  Stellungen  hinein- 
zubringen, verdrängt,  dann  aber  durch  den 

Aufschwung  des  Handels  im  ersten  Jahre 
nach  dem  Kriege  wieder  stark  herangezogen 
worden.  Auch  bietet  die  durch  die  Tarif- 

verträge geradezu  sanktionierte  Möglichkeit, 
Frauenarbeit  billiger  zu  erhalten,  den  ego- 

zentrischen Bestrebungen  der  Unternehmer 
eine  bequeme  Handhabe,  in  einer  Krisenzeit 
sich  der  teuereren  Männerarbeit  soweit  als 
möglich  zu  entäußern. 

Während  vor  dem  Kriege  durch  eine 
außerordentlich  blühende  Lehrlingszüchterei, 
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vor  allem  im  Großhandel,  ein  Lohndruck 
ausgeübt  wurde,  haben  die  Tarifverträge  hier 
hemmend  eingegriffen,  sicherlich  nicht  zum 
Schaden  des  Handelsstandes.  In  der  Regel 
suchen  die  Verträge  die  Zahl  der  Lehrlinge 
in  einem  angemessenen  Verhältnis  zur  Zahl 
der  Angestellten  zu  halten,  verlangen  den 
Abschluß  eines  Lehrvertrages,  begrenzen 
die  Lehrzeit,  regeln  das  Volontärwesen  und 
stellen  häufig  die  durchaus  nicht  selbstver- 

ständliche Forderung,  daß  Lehrlinge  nur 
durch  hierzu  besonders  befähigte  Personen 
ausgebildet  werden.  Auch  regeln  sie  die 
Aufwandsentschädigung  des  Lehrlings. 

Die  gewerkschaftliche  Organisation  der 
Handlungsgehilfen,  die  wir  in  Deutschland 
seit  dem  Jahre  1873  sich  entwickeln  sehen, 
hat  durch  die  Revolution  einen  ungeahnten 
Aufschwung  genommen.  Eine  gute  Ueber- 
sicht  gibt  Otto  Goebel  in  seinem  Buche 
„Selbstverwaltung  in  Technik  und  Wirt- 

schaft". Vgl.  auch  22.  Sonderheft  zum 
Reichs-Arbeitsblatte  1920  und  Ad.  Weber, 
Der  Kampf  zwischen  Kapital  und  Arbeit, 
3.  u.  4.  Aufl.,  Tübingen  1921.  Hier  kann  nur 
der  Stand  am  Ende  1921  kurz  skizziert  wer- 

den. Abgesehen  von  kleinen  Absplitterungen 
kann  man  drei  große  Gruppen  der  Ange- 

stellten unterscheiden:  I.  Den  Zentral- 
verband der  Angestellten,  dem  seit  dem 

l./IX.  1921  der  bis  dahin  für  sich  bestehende 
Angestelltenverband  des  deutschen  Buch- 

handels, Buch-  und  Zeitungsgewerbes  bei- 
getreten ist.  In  ihm  sind  ferner  vereinigt  der 

Zentralverband  der  Handlungsgehilfen,  Ver- 
band der  Büroangestellten  und  der  Verband 

der  deutschen  Versicherungsbeamten  mit 
rund  400  000  Mitgliedern.  Er  steht  im 
Kartellverhältnis  zum  Allgemeinen  Verband 
der  deutschen  Bankangestellten,  dem  Bund 
der  technischen  Angestellten  und  Beamten 
und  dem  Deutschen  Werkmeisterverband. 
Mit  diesen  Verbänden  und  weiteren,  nicht 
dem  Handel  angehörigen  Korporationen  bil- 

det er  die  freigewerkschaftliche  Gruppe,  „den 

Allgemeinen  freien  Angestelltenbund"  (Afa). 
Nach  seiner  Satzung  (gültig  ab  l./V II.  1921) 

sind  beitrittsberechtigt  alle  männlichen  und 
weiblichen  Handlungsgehilfen  und  Büro- 

angestellten im  Handel,  Verkehr,  Gewerbe, 
Industrie  und  Landwirtschaft,  die  Ange- 

stellten der  öffentlich-rechtlichen  Versiche- 
rungsträger, der  privaten  Versicherungs- 

gesellschaften, der  Rechtsanwälte  und  anderer 
freier  Berufe,  die  Büroangestellten  in  den 
Verwaltungen  und  Betrieben  von  Reich, 
Staat,  Gemeinde,  Kommunalverbänden  und 
anderen  öffentlichen  Körperschaften. 

Die  Stärke  dieser  Gruppe  liegt  in  der 
Spannweite  der  Aufnahmefähigkeit,  die  von 
einer  besonderen  Qualifikation  durch  Lehr- 

zeit grundsätzlich  absieht. 

„Die  Bewegung  der  Mitte"  manifestiert 
sich  in  der  Ende  1920  gegründeten,  ab  l./IV. 

j  1921    als   Einheitskorporation    bestehenden 
Einheitsgewerkschaft    G.    D.    A.    (Gewerk- 

|  schaftsbund  der  Angestellten),  die  im  „Ge- 
i  werkschaftsring   der   Beamten-   und   Ange- 

j  stelltenverbände"    die   Belange   der   Hand- 
;  lungsgehilfen  vertritt.     Der  Gewerkschafts- 
|  bund  um  aßt  bei  seiner  Gründung  den  Deut- 

schen   Angestellten-Bund    Magdeburg,    den 
kaufmännischen  Verein  von  1858  Hamburg, 

I  den  Verband  Deutscher  Handlungsgehilfen 
Leipzig,    den    Handlungsgehilfenverein   von 
1774  zu  Breslau,  den  Verein  der  Deutschen 
Kaufleute  Berlin  und  hat  in  Hamburg  und 
Leipzig  seine  Verwaltungszentralen.    In  ihm 
sind  die  sog.  alten  Verbände  vereinigt,  die 
wirtschaftsfriedlich  gerichtet  waren  und  in 
ihren  Reihen   eine  große  Zahl  von   Unter- 

nehmern hatten,  die  aus  dem  Gehilfenstande 
hervorgegangen  sind.    Diese  Parität  wird  in 
Zukunft  schwinden,  da  nach  den  Satzungen 
der    Einheitsgewerkschaft     Mitglieder,    die 
aus  dem  Angestelltenverhältnis  ausscheiden, 
als  außerordentliche  Mitglieder  weder  Wahl- 
noch    Stimmrecht   haben.      Parteipolitische 
und  konfessionelle  Bestrebungen  sind  zwar 
satzungsgemäß  ausgeschlossen,  dennoch  wird 
man  unschwer  die  politische  Richtung  dieser 
Gruppe  als  freiheitlich-national  bezeichnen. 
Ihr  dürften  z.  Z.  etwa  400  000  Mitglieder  an- 

gehören. Den  rechten  Flügel  —  mehr  unter  poli- 
tischem Gesichtswinkel  gesehen  —  der  An- 

gestelltenverbände bildet  der  Gewerk- 
schaftsbund kaufmännischer  Ange- 

stelltenverbände. Er  gehört  dem  Ge- 
samtverband Deutscher  Angestellten-Ge- 

werkschaften (Gedag)  an  und  schließt  in  sich 
den  deutschnationalen  Handlungsgehilfen- 

verband, den  Verband  der  weiblichen  Handels- 
und Büroangestellten  und  den  deutschen 

Bankbeamtenverband.  Verbunden  ist  er 
durch  den  Gedag  mit  dem  Bund  angestellter 
Chemiker  und  Ingenieure,  dem  Neuen  Deut- 

schen Techniker-Verband,  dem  Deutschen 
Werkmeisterbund,  dem  Reichsverband  deut- 

scher Büro-  und  Behörden-Angestellten,  dem 
Reichsverbande  deutscher  land-  und  forst- 

wirtschaftlicher Beamten.  Was  ihn  von  dem 
vorher  genannten  Verbände  unterscheidet, 
ist  seine  parteipolitische  Stellung,  die  sich 
mit  der  der  deutschnationalen  Volkspartei 
(christlich-national)  deckt.  Seine  besondere 
Note  erhält  er  durch  den  Deutschnationalen 
Handlungsgehilfenverband,  der  Juden  und 
„im  bewußten  Gegensatz  zum  Deutschtum 
stehende  Angehörige  anderer  Nationen  oder 

Rassen"  (Satzung  v.  1.  XL/1921)  von  der 
Mitgliedschaft  ausschließt  und  bisher  ent- 

schieden gegen  die  Frauenarbeit  im  Handels- 
gewerbe sich  ausgesprochen  hat.  Daß  die 

frauenfeindliche  Richtung  im  Verbände  lange 
wird  aufrechterhalten  bleiben,  ist  freilich 
nicht  wahrscheinlich.  Die  Verkuppelung 
mit  dem  Verbände  weiblicher  Handels-  und 
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Büroangestellten  wäre  sonst  unhaltbar.  Diese 
Koalition  umfaßt  mehr  als  500  000  Mitglieder. 

Das  trennende  Merkmal  zwischen  den  ge- 
nannten drei  Gruppen  ist  nicht  der  gewerk- 

schaftliche Gedanke  (ihn  verfolgt  in  zähester 
Zielsetzung  auch  der  deutsch-nationale  Hand- 

lungsgehilfenverband), sondern  die  Weltan- 
schauung. Das  ist  für  die  Stoßkraft  gewerk- 

schaftlichen Ansturms  sicher  ein  Hemmnis. 
Aber  es  fragt  sich  auch  noch,  ob  innerhalb 
der  vertikal  getrennten  Koalitionen  das  Fer- 

ment zum  Zusammenhalt  dicht  genug  ist. 
Auch  politische  Anschauungen  sind  dem 
Wandel  unterworfen  und  durch  die  wirt- 

schaftliche Struktur  eines  Volkes  bedingt. 
Dann  aber  muß  noch  darauf  hingewiesen 

werden,  daß  sich  neben  diesen  drei  Gruppen, 
die  ihre  Stoßkraft  durch  Massierung  aller 
Angestelltenkategorien  sichern  wollen,  noch 
eine  vierte,  „die  Gemeinschaft  der  Ver- 

einigungen leitender  Angestellter  in 
Handel,  Industrie  und  Bankgewerbe 
zur  Bearbeitung  arbeitsrechtlicher 

Fragen",  denen  die  Angestellten  des  Han- 
dels in  der  Dezember  1918  gegründeten 

Vereinigung  der  leitenden  Angestell- 
ten in  Handel  und  Industrie  Berlin  und 

die  Vereinigung  von  Oberbeamten 
im  Bankgewerbe  angehören.  Sie  ist  wirt- 

schaftsfriedlich. Damit  ist  nun  freilich  die 
Zahl  der  Handlungsgehilfenkorporationen 
nicht  erschöpft,  aber  die  Ziele  der  nicht  ge- 

werkschaftlich organisierten  Zusammen- 
schlüsse sind  mehr  fachlicher  bzw.  ethisch- 

religiöser Natur.  Erwähnt  sei  hier  nur  der 
Verband  reisender  Kaufleute  Deutschlands, 
der  1884  gegründet  ist,  und  der  paritätische 
Verband  katholisch-kaufm.  Vereinigungen 
Deutschlands  (gegr.  1860).  Ueber  den  Kreis 
nationaler  Zusammenschlüsse  der  Hand- 

lungsgehilfen geht  das  Bestreben  der  frei- 
gewerkschaftlich organisierten  Gruppe  nach 

einem  internationalen  Zusammenschluß,  der 
1904  seine  erste  Konferenz  in  Amsterdam, 
1907  die  zweite  in  Stuttgart,  1910  die  dritte 
in  Kopenhagen  und  1920  die  vierte  in  Am- 

sterdam hatte.  Ihr  Ziel  ist:  „den  notwen- 
digen Kampf  der  Handlungsgehilfen  um  die 

Verbesserung  ihrer  Arbeitsbedingungen  ein- 
heitlich und  geschlossen  zu  führen;  daß  dem- 

nach also  die  Handlungsgehilfen  eines  jeden 
Landes  ohne  Kücksicht  auf  Religion,  Ge- 

schlecht, Abstammung,  Sprache  oder  Branche 
in  einer  einheitlichen  Organisation  zusammen- 

gefaßt werden  müssen".  Demgemäß  wurde 
1920  der  „Internationale  Bund  der  Privat- 

angestellten" gegründet,  dessen  Sekretariat in  Amsterdam  Sitz  hat.  Dem  Bund,  der  1921 
in  Wien  einen  Kongreß  abhielt,  gehören 
bisher  an:  Deutschland  (Zentralverband  der 
Angestellten),  Dänemark  (Central  Organisa- 

tion of  Danske  Handies  og  Kontor  medhjael- 
perforeninger),  England  (Amalgamated 
Union    of    Cooperatives    and    Commercial 

Handwörterbuch  der  Staatswissensehat'ten.    4.  Aufl. 

Employers ;  National  Union  of  Shopassistents, 
warehousemen  &  Clerks),  Frankreich  (Föde- 

ration Nationale  des  Syndicats  d'Employes), 
Holland  (Allgemeene  Nederlandsche  Bond 
van  Handels  &  Kontorbedienden;  Mer- 
curius),  Oesterreich  (Zentralverein  der  kaufm. 
Angestellten  Oesterreichs  und  ständige  Dele- 

gation der  gewerkschaftlichen  Angestellten- 
Organisationen),  Schweden  (Svensk  Handels- 
arbetareforbundet),  Tschecho-Slowakei  (Zen- 

tralverband der  Handels-  und  Industrie-An- 
gestellten in  der  tschecho-slowakischen  Re- 

publik, Zentralverband  der  Angestellten  in 
Industrie,  Handel  und  Verkehr  Sitz  Teplitz- 
Schönau),  Ungarn  (Landesverband  der  Pri- 

vatbeamten und  Handelsangestellten,  Bank- 
und  Versicherungsangestellten.)  Insgesamt 
sind  hier  etwa  1100000  Angestellte  inter- 

national und  in  starker  Anlehnung  an  die 
internationale  Arbeiterbewegung  organisiert. 

Literatur:  I.  (Zum  Mstorisc/ien  Teil,  soweit  be- 
nutzt.) —  von  Amira,  Nordgermcmisches  Obli- 

gation enrecht,  Leipzig  1882.  —  Blümner,  Griech. 
i'i  iriitaltertiimer,  Freiburg  1882.  —  Büchsen- 

schütz, Besitz  und  Erwerb  im  griech.  Altertum, 
Halle  1869.  —  Codex  diplomaticus  Branden- 
burgensis,  herausgegeben  von  Riedel,  25  Bde., 
besonders  Bd.  XV  und  XX,  Berlin  1838 ff.  — 
Codex  diplomaticus  Silesiae,  Bd.  VIIJ,  heraus- 
gegeben  von  Korn,  Breslau  1867.  —  Falke, 
Geschichte  des  deutschen  Handels,  Leipzig  1858. 
—  Alte  Freiburger  Zunftordnungen,  heraus- 

gegeben von  Hartfelder,  Freiburg  1879.  — 
Oeering,  Handel  und  Industrie  der  Stadt 
Basel,  1  Intel  1886.  —  Goldschmidt,  Handbuch 
des  Handelsrechts,  Stuttgart  1891.  —  Ham- 

burgische Zunftrollen,  herausgegeben  von 
Rüdiger,  Hamburg  187 J,.  —  Hirsch,  Danzigs 
J In udels-   und  Gewerbsgeschichte,    Leipzig   1858. 
—  von  Inama- Sternegg,  Deutsche  Wirt- 

schaftsgeschichte, Leipzig  1878  und  1891.  — 
Liesegang,  Die  Kaufmannsgilde  von  Stendal, 
Forschungen  z.  Brandenb.  Gesch.,  Bd.  III, 
Leipzig  1890.  —  Lübeckische  Zunftrollen, 
herausgegeben   von  Wehrmann,,    Lübeck   1872. 
—  Lünebur gische  Zunftrollen,  herausgegeben 
von  Bodemann,  Hannover  1888.  —  Mar- 
quardt,    De  jure    mercatorum,    Francof.   1662. 
—  Derselbe,  Privatleben  der  Römer,  Leipzig 
1882.  —  Pauli,  Lübeckische  Zustände  zu  An- 

fang des  14.  Jahrh.,  3  Bde.,  Lübeck  184? 'ff.  — 
Philippi,  Osnabrückische  Gildeurkunden,  Osna- 

brück 1890.  —  Pöhlnvann,  Wirtschaftspolitik 
der  Ilorentiner  Renaissance,  Leipzig  1878.  — 
Roth,  Geschichte  des  Nürnbergischen  Handels, 

4  Bde.,  Leipzig  1801.  —  Sartorius,  Urkund- 
liche Geschichte  des  Ursprungs  der  deutschen 

Hanse,  Hamburg  1830.  —  Derselbe,  Urkund- 
liche Geschichte  des  hansischen  Stahlhofes  zu 

London,  Hamburg  1851.  —  Schmidt,  Die  Han- 
delsgesellschaften in  den  deutschen  Stadtrechts- 

guellen,  Breslau  1883.  —  Simonsfeld,  Der 
Fondaco  dei  Tedeschi  in  Venedig,  Stuttgart  1887. 

—  Adolf  Warschauer  (Posen),  Mittelalter- 
liche Innungen  zu  Posen  (Z.  der  histor.  Gesell- 

schaft der  Provinz  Posen,  Jahrg.  1),  Posen  1885. 
II.  Hiller,  Lage  der  Handlungsgehilfen, 

Leipzig  1890.  —  6.  Adler,  Die  Sozialreform 
und  der   Kaufmannsstand    (München   1891).    — 

Bd.  V.  9 
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Bernstein,  Die  Lage  der  Lader*  gehilf en  in 
England,  im  Archiv  für  soziale  Gesetzgebung, 
Bd.  XV,  Berlin  1900.  —  Bibliographie  der 
Handelswissenschaften.  Poeschel,  Leipzig  1911 

u.  1912.  —  W.  Bösche,  Tarifverträge  für  kauf- 
männische Angestellte,  wahrscheinlich  1919.  — 

Goebel,  Selbstverwaltung  in  Technik  und  Wirt- 
schaft, Berlin  1921.  —  Gewerbestatistik 

in  der  Statistik  des  Deutschen  Reiches,  Neue 

Folge,  Bd.  USff.,  Berlin  1898.  —  Harms, 
Arbeitskammern  und.  Kaufmann skammern,  1907. 
—  Kulemann,  Die  Berufsvereime,  2.  Aufl. 
der  Gewerkschaftsbewegung ,  Jena  1908.  — 
J.  Hirsch,  Organisation  und  Formen  des 
Handels    im    Gr.    d.    S.    V,    1,    Tübingen    1918. 
—  H.  Schuon,  Der  Dcutschnalionale  Hand- 

lungsgehilfen-Verband  zu   Hamburg,  Jena  191 4- 
—  Lexis,  Abh.  „Handel"  in  Schönbergs 
Handbuch  der  Politischen  Oekonomie,  4-  -Aufl., 

Tübingen  1898.  —  Derselbe,  Gewerkvereine 
in  Frankreich,  Leipzig  1879.  —  Mataja, 
Großmagazine   und   Kleinhandel,    Leipzig   1891. 
—  Oldenberg,  Die  heutige  Lage  der  Kommis, 
in    Jb.    f.     G.     V.     Bd.    XVI,     Leipzig     1892. 
—  Protok  olle,  Berichte  und  Erhebungen 
über  Arbeitszeit,  Kündigungsfristen  und  Lehr- 
lingsvcrhältnisse  im  Handelsgewerbe,  5  Bde. 

(Drucksachen  der  Kommission  für  Arbeitersta- 
tistik), Berlin  1892 ß.  —  W.  Stiller,  Der  Verein 

für   Ilandlungs- Commis   von   1858.      Jena   1910. 
—  Sigerus,  Handelsbetriebsstatistik,  Leipzig 
191S.  —  Sutherst,  Death  and  disease  behind 
the  counter,  London  IS84.  —  Webb  and  Cox,  The 
eight  hours  day,  London  1891.  —  Die  wirtschaftliche 
Lage  der  deutschen  Handlungsgehilfe?!  im  Jahre 
1908.  Bearbeitet  nach  statistischen  Erhebungen 
des  Deutschnationalcn  Handlungsgehilfenver- 

bandes vorgenommen  im  Jahre  1908,  Hamburg 
1910.  —  Schließlich  sind  noch  verschiedene  Ar- 

tikel und  Mitteilungen  in  der  „Sozialen 

Praxis"  und  in  der  „Volkswirtschaft- 
lichen Chronik"  (Beilage  zu  Jb.  f.  Nat.) 

zu  vergleichen.  ■ —  Laufendes  und  zumeist 
sehr  instruktives  Material  bringen  die  Schriften 
der  im  Aufsatz  genannten  großen  Verbände. 
Sehr  ergiebig  sind  auch  deren  Zeitschriften: 

„Handelsstand"  (Hamburg),  „Handelswacht" 
(Hamburg),  „G.  D.  A."  Zeitschrift  des  Ge- 
werkschuftsbundes  der  Angestellten  (Berlin), 

„Der  leitende  Angestellte",  Zeilschrift  der  Ver- 
einigung der  leitenden  Angestellten  in  Handel 

und  Industrie  (Berlin),  „Handlungsgehilfen 

Zeitung",  Organ  des  Zentralverbandes  der  An- 
gestellten (Berlin)  „Merkuria",  Blätter  für 

kath.  Kauft,  u.  Angest.  in  Handel  u.  Industrie 

(Essen),  „Afa",  Mitteilungsblatt  der  Arbeits- 
gemeinschaft freier  Angestclllenverbände  (Berlin). 

Georg  Adler  (f).     Robert  Glücksmann. 

Handschuhmacherei 
s.  Bekleidungsindustrie. 

Handwerk.1) I.  Die  deutsche  Handwerkerbewegung. 
1.  Die  Bewegung  von  1848  bis  1900.     2.  Die 

1)  Ueber  Begriff  und  Wesen  des  Handwerks 
s.  Art.  „Gewerbe". In  diesem  Aufsatz  handelt  es  sich  nur  um 
die  Darstellung  der  neueren  Bestrebungen  des 
Handwerkerstandes. 

Bewegung  seit  1900.  II.  Das  Programm 
der  Hand  werker.  III.  DieGewerbe- 
förderung. 

I.  Die  deutsche  Handwerkerbewegung. 

1.  Die  Bewegung  von  1848  bis  1900.  Die 
Morgenröte  der  Freiheit  vergoldet  den  Ein- 

tritt? der  deutschen  Volkswirtschaft  ins  19. 
Jahrh.  Das  preußische  Volk  und  seine 
Wirtschaft  liegen  völlig  am  Boden.  Auf  ihm 
lastet  der  schwere  Tritt  Napoleons,  der  den 
Aufstieg  mit  aller  Macht  zu  verhindern  trach- 

tet. Stein  und  Hardenberg  jedoch  wissen  die 
Mittel  und  Wege,  das  Volk  wieder  in  die  Höhe 
zu  bringen.  Zu  ihren  Mitteln  gehört  die  Ge- 

werbefreiheit, die  sie  1810  und  1811  ein- 
führen, wodurch  sie  den  alten  und  längst 

morschen  Bau  der  Zunft  niederlegen.  Die 
Befugnis  zum  Gewerbebetrieb  ist  nicht  mehr 
abhängig  vom  Nachweise  der  Befähigung; 
es  genügt,  einen  Gewerbeschein  zu  lösen,  den 
jeder  erlangen  kann;  ebensowenig  ist  die 
Mitgliedschaft  einer  Zunft  unbedingte  Vor- 

aussetzung des  Rechts  auf  Gewerbebetrieb 
(Zunftzwang).  Immerhin  bleiben  noch  Reste 
der  früheren  Rechtsordnung  bestehen;  ein- 

zelne Gewerbezweige,  „bei  deren  ungeschick- 
tem Betriebe  gemeine  Gefahr  obwaltet  oder 

welche  eine  öffentliche  Beglaubigung  oder 

Unbescholtenheit  erfordern",  sind  noch  an 
den  Nachweis  der  Befähigung  gebunden.  Aber 
der  Grundsatz  der  Gewerbefreiheit  ist  doch 
wenigstens  allgemein  zur  Geltung  gebracht. 

Ein  Teil  der  Handwerker  begrüßt  die  neue 
Freiheit;  namentlich  die  Jüngeren,  die  fortan, 
aller  lästigen  Fesseln  der  Zunftverfassum; 
ledig,  ohne  Umstände  sich  selbständig  machen 
können.  Doch  je  mehr  die  Freiheit  den  Auf- 

trieb der  strebsamen,  tatkräftigen  und  gei- 
stig regsamen  Gewerbetreibenden  beschwingt 

und  den  Luftraum  zur  Entwicklung  des 
Großbetriebs  gewährt,  desto  nachteiliger 
erweist  sie  sich  für  die  im  Zunftgeiste  er- 

starrte und  auf  den  Zunftvorrechten  be- 
harrende große  Masse  der  Handwerker,  die 

dem  neuen  Fluge  nicht  zu  folgen  vermag. 
Viele  der  von  alters  her  dem  Handwerk  zu- 

gehörigen Erzeugungsgebiete  gehen  ganz 
oder  teilweise  an  den  Großbetrieb  über,  der 
das  Handwerk  vielfach  aus  seiner  Stellung 
verdrängt,  jedenfalls  ihm  das  Leben  recht 
sauer  macht.  Die  wirtschaftliche  Lage  des 
Handwerks  verschlechtert  sich  zusehends. 
Kein  Wunder,  wenn  die  Handwerker  gegen 
den  gewerblichen  Großbetrieb  sich  auflehnen; 
aber  auch  gegen  den  Kaufmann,  der  vom 
Handwerker  angefertigte  Erzeugnisse  erwirbt 
und  sie  zu  höherem  Preise  unmittelbar 
an  die  Käufer  absetzt,  wodurch  sich  der 
Handwerksmeister  zum  Tagelöhner  herab- 

gedrückt sieht.  Vereinzelt  tun  sich  die  Hand- 
werker mit  ihresgleichen  zusammen,  um  sich 

gegen  ihre  Bedrücker  zur  Wehr  zu  setzen  und 
auf  ihre  Not  die  öffentliche  Aufmerksamkeit 
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zu  lenken.  In  einer  Denkschrift  des  Heidel- 
berger Gewerbevereins  an  den  Deutschen 

Reichstag  in  Frankfurt  a.  M.  heißt  es:  „der 
Mittelstand  ist  größtenteils  verarmt,  der 

Kredit  vernichtet".  Eingaben  mit  derselben 
Klage  und  mit  der  Bitte  um  Hilfe  laufen  aus 
anderen  Städten  ein;  sie  stimmen  darin  über- 

ein, die  Gewerbefreiheit  für  alles  verantwort- 
lich zu  machen,  weshalb  sie  samt  und  sonders 

zu  demselben  Schlüsse  kommen,  die  Gewerbe- 
freiheit abzuschaffen  und  den  früheren  Zu- 

stand wieder  herzustellen. 
Immerhin  kann  man  von  einer  einheit- 

lichen Bewegung  noch  nicht  sprechen,  da  es 
sich  zunächst  nur  um  gelegentliche  und  ver- 

einzelte Aeußerungen  handelt.  Eine  aus- 
gesprochen deutsche  Handwerkerbewegung 

scheint  vielmehr  erst  die  bekannte  Bitt- 
schrift von  391  Handwerksmeistern  der  Stadt 

Bonn  in  Fluß  gebracht  zu  haben,  die  unter 
dem  Titel  ,,An  unsere  Brüder  im  Handwerk" 
am  19./VI.  1848  dem  an  die  Spitze  des  neu 
errichteten  preußischen  Ministeriums  für 
Handel  und  Gewerbe  berufenen  Rhein- 

länder Ludolf  Kamphausen  überreicht  wird. 
Was  wollten  die  Bonner  Handwerker  haupt- 

sächlich? Zunächst  „dei  Arbeil  endlich  den 
Schutz  und  die  Stellung  im  großen  ganzen  des 
Staates  sichern,  die  ihr  als  die  Hauptgrundlage 
aller  gewerblichen  Verhältnisse  und  der  mensch- 

lichen Bildung  gebührt."  Das  erhoffen  sie  von 
einer  beträchtlichen  Einschränkung  der  Ge- 
werbefreiheit. 

Dem  Bonner  Vorbild  folgen  die  Handwerker 
vieler  anderer  Städte,  so  namentlich  von  Leipzig, 
Gotha,  Magdeburg,  Karlsruhe.  Es  regnet 
förmlich  Bittschriften  auf  die  Regierung;  und 
alle  sind  sie  auf  denselben  Ton  gestimmt:  Be- 

seitigung der  Gewerbefreiheit.  Sie  entfachen 
eine  Bewegung,  die  sich  schnell  über  ganz  Nord- 

deutschland verbreitet  und  —  da  sie  sich  haupt- 
sächlich gegen  den  Kapitalismus  richtet  — 

selbst  Arbeiter  mit  sich  reißt.  Aber  noch  streben 
die  einzelnen  Gruppen  auseinander,  Wünsche  und 
Anträge  durchkreuzen  sich.  Das  fühlen  die 
Führer,  die  deshalb  die  Bewegung  mehr  zu- 

sammenzufassen und  die  vielerlei  Wünsche  ein- 
heitlich zu  gestalten  suchen.  Sie  berufen  zu 

dem  Zwecke  den  Vorkongreß  Norddeutscher 
Handwerker,  der  in  den  Tagen  vom  2.  bis 
6.  Juni  in  Hamburg  zusammentritt.  Etwa 
200  Gewerbetreibende,  hauptsächlich  aus  den 
Hansastädten  und  Schleswig-Holstein,  aus  Meck- 

lenburg, Hannover,  Braunschweig,  zum  Teil 
aus  Oldenburg  und  Preußen  waren  erschienen. 
Eigentlich  wollte  man  nur  Handwerker  zulassen ; 
doch  ein  Gelehrter,  Professor  Winkelblech  aus 
Kassel,  bekannt  unter  dem  Schrütstellernamen 
Karl  Mario,  hatte  sich  Zutritt  verschafft  und  es 
sogar  verstanden,  die  Leitung  des  Vorkongresses 
an  sich  zu  ziehen. 

Aus  den  vielen  Reden  und  Erörterungen  des 
Vorkongresses  schälte  sich  immer  klarer  der 
Gedanke  heraus,  eine  Gewerbeordnung  zu 
fordern,  die  den  Wünschen  der  Gewerbetreibenden 
entsprach.  Mit  Entschiedenheit  erklärte  sich 
der  Kongreß  gegen  die  Gewerbefreiheit  und 
beschloß,  eine  Versammlung  von  Abgeordneten 

des  Handwerker-  und  Gewerbestandes  ausrdem 
ganzen  deutschen  Vaterlande  einzuberufen,  zu 
dem  Zwecke,  den  Entwurf  einer  Gewerbe- 

ordnung auszuarbeiten  und  dem  Parlament 
vorzulegen.  Diese  Versammlung  trat  am  15./VII. 
1848  in  Frankfurt  a.  M.,  wo  zugleich  die  deutsche 
Nationalversammlung  tagte,  als  „Deutscher 
Handwerker-  und  Gewerbekongreß"  zu- 

sammen. Er  war  von  116  Handwerksver- 
tretern aus  24  deutschen  Einzelstaaten  beschickt. 

Die  Beratungen  zogen  sich  bis  zum  18.  August 
hin  und  hatten  ein  Ergebnis,  das  man  der  ver- 

fassunggebenden Nationalversammlung  als  Ent- 
wurf einer  allgemeinen  Handwerker-  und  Ge- 

werbeordnung vorlegte,  der  sich  auf  einen  „feier- 
lichen, von  Millionen  Unglücklichen  besiegelten 

Protest  gegen  die  Gewerbefreiheit"  stützte. 
Die  Vorschläge  des  deutschen  Handwerker- 

und Gewerbekongresses  in  Frankfurt  gehen 
wieder  in  der  Hauptsache  auf  eine  Beseitigung 
der  Geweibefreiheit  aus.  Sie  rufen  einen  star- 

ken Widerhall  in  der  deutschen  Handwerker- 
schaft wach  und  entfachen  eine  Bewegung,  die 

das  ganze  Volk  erfaßt.  Handwerkerversamm- 
lungen folgen  einander  auf  dem  Fuße,  von  Stadt 

zu  Stadt,  Beschlüsse  und  Bittschriften  sammeln 
sich  zu  Hunderten.  Aber  nicht' alle  sind  sie  für 
die  Forderungen  des  Frankfurter  Kongresses. 
Namentlich  der  Plan  einer  einheitlichen  Gesetz- 

gebung begegnete  Widerspruch.  Bayerische 
Gewerbetreibende  wollen  die  gewerbliche  Rechts- 

ordnung den  Einzelstaaten  vorbehalten  wissen, 
und  llandwerkerversammlungen  in  Mannheim 
und  in  Neustadt  an  der  Hardt  stellen  sich  sogar 
ausdrücklich  auf  den  Boden  der  Gewerbefreiheit. 

Angesichts  solch  vieler  und  stark  voneinander 
abweichender  Beschlüsse  und  Anschauungen 
war  es  der  deutschen  Nationalversammlung 
schwer,  sich  ein  klares  Bild  zu  machen.  Aber 
sie  konnte  sich  auch  nicht  mehr  der  Notwendig- 

keit entziehen,  für  die  gesetzliche  Regelung  des 
Gewerbewesens  etwas  zu  tun.  Deshalbfbeschloß 
sie  den  Erlaß  einer  Gewerbeordnung  und  er- 

teilte einem  Sonderausschuß  den  Auftrag,  den 
Entwurf  auszuarbeiten.  Er  kam  am  26./II.  1849 
an  die  Nationalversammlung. 

Der  Gesetzentwurf  versucht  die  Mitte  zu 
halten  zwischen  der  zünftlerischen  und  der 
freiheitlichen  Strömung;  immerhin  trägt  er  den 
Zünftlern  dadurch  weitgehend  Rechnung,  daß 
er  den  Befähigungsnachweis  als  Voraussetzung 
für  die  Selbständigkeit  vorsieht.  Darin  liegt 
die  Schwäche  des  Entwurfs,  an  die  zwei  Minder- 

heitsbeschlüsse anknüpfen,  die  gleichzeitig  der 
Nationalversammlung  zugingen.  Der  eine  Be- 

schluß rührt  von  den  Abgeordneten  Mohl, 
Schirrmeister  und  Merck  her,  die  die  Prüfungen 

ablehnen;  wogegen  der  andere  Beschluß  der  ̂ Ab- 
geordneten Veith,  Degenkolb,  Becker  und  Lette 

sogar  den  Zunftzwang  wieder  eingeführt  wissen 
will.  So  standen  wie  stets  in  dieser  Frage  die 
Anschauungen  schnurstracks  einander  entgegen. 

Was  sollte  die  Nationalversammlung  machen? 
Die  Entscheidung  wäre  außerordentlich  schwierig 
gewesen,  namentlich  in  Anbetracht ,  der  stark 
abweichenden  Gewerbeverfassungen  der»  ein- 

zelnen deutschen  Staaten.  Die  Nationalver- 
sammlung wählte  den  besseren  Teil  der  Tapfer- 

keit, sie  ging  allen  Schwierigkeiten  aus  dem 

Wege,  indem  sie  sich  in  eine  Beratung  des  Ent- wurfs und  der  Minderheitsbeschlüsse  gar  nicht 
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erst  einließ,  sondern  die  vielen  Bittschriften,  :  bemerkenswert  ist  der  preußische  Landes- 
Anträge,  Denkschriften,  Berichte  usw.  „der  handwerkertag  vom  27.  bis  31./VIII.  1860  in 

künftigen  Reichsgesetzgebung  zur  Benutzung"  j  Berlin,  der  schleunigst  einberufen  wurde,  weil 
überwies  |  im    Abgeordnetenhause    ein    Antrag    auf    Be- 

Je  weniger  die  Nationalversammlung  sich  I  seitigung  der  Gewerbefreiheit  ein
gebracht  worden 

zu  dem  Entschluß  einer  gesetzlichen  Regelung  £ar;  ,  P"*er  Handwerkertag  beto
nte  mit  aUer 

des  Gewerbewesens  aufzuraffen  vermochte,  destS  i  Entschiedenheit  die  Notwendig
keit,  an  der 

mehr   war   den   einzelnen    Staaten   freie    Hand  J  Gewerbeordnung  festzuhalten    Do
ch  auch  andere Stimmen  wurden  laut.  So  hatte  z.  B.  ein  Kongreß 

hannoverscher  Gewerkvereine  in  Celle  sich  für 
die  Einführung  einer  freien  Gestaltung  des 
Gewerbewesens  ausgesprochen. 

Die    Gegner    der    Gewerbefreiheit    schlössen 
sich  am  5./IX.  1862  in  Weimar  zu  einem  Bunde 
zusammen,    dem    deutschen   Handwerkerbunde, 

mehrere  Versammlungen  abhielt  und 

Sinn  der damaligen  Gesetzgeber.  Auch  in  Preußen  j  verschiedene    Denkschriften    im   
  Sinne    seiner 

wt»   mn.n    «rJiBnht.    niäit.   auf   die   National-    Bestrebungen  verfaßte,  steh  aber  auf  die  Dauer 

gegeben.  Hannover  hatte  bereits  am  15./VI.  1848 
eine  Gewerbeordnung  erlassen,  die  dem  Hand- 

werk sehr  weit  entgegen  kam,  für  einige  Gewerbe 
den  Befähigungsnachweis,  für  andere  die  Kon- 

zessionspflicht und  schließlich  wieder  für  andere 
den  Zunftzwang  einführte,  wogegen  ein  Rest 

völliger  Freiheit  sich  erfreuen  durfte.  Ein  solches  zusammei 
Gesetz  ist  bezeichnend  für  den  schwankenden  !  öer  zJTa"[ 

hatte  man  geglaubt,  nicht  auf  die  National 
Versammlung  warten  zu  können,  sondern  selb- 

ständig etwas  tun  zu  müssen.  Der  Minister  für 
Handel,  Gewerbe  und  öffentliche  Arbeiten,  von 
der  Heydt,  berief  gemeinschaftlich  mit  dem 
Justizminister  eine  Versammlung  der  Abgeord- 

neten der  Handwerker  und  Gesellen,  auch  Fabri- 
kanten waren  dabei,  nach  Berlin,  die  in  den  Tagen 

doch  nicht  halten  konnte.  Inzwischen  hatte 
der  Gedanke  der  unbedingten  Gewerbefreiheit 
immer  mehr  Anhänger  gewonnen,  namentlich 
unter  den  Männern  der  Wissenschaft  und  in 
den  Kreisen  der  Behörden.  Bald  brach  sich  die 
Idee  der  Gewerbefreiheit  überall  Bahn  und  20 

Jahre  nach  dem  Erlaß  der  preußischen  Gewerbe- 

17"Tis  lÖ.ß.  "l849~  die"  Verhältiihselh's  Ordnung  mit  ihren  weitgehenden  Zugeständnissen Man  kam  zu  an  c'ie  Forderungen  der  Handwerker  erlaßt  der Norddeutsche  Bund  am  21./VII.  1869  eine  neue 
Gewerbeordnung,  die  die  Beschränkungen  be- 

seitigt und  die  Gewerbefreiheit  in  vollem  Um- 
fange durchführt.      Diese   Gewerbeordnung  hat 

vom 
Handwerks  eingehend  prüfte, 
dem  Ergebnis,  Beschränkungen  einzuführen. 
wofür  namentlich  der  damalige  König  Friedrich 
Wilhelm  IV.  zu  haben  war,  der  einer  neuen 
Gewerbeordnung  die  Genehmigung  erteilte,  nach-  . 

dem  sie  verfassungsmäßig  durch  die  Kammern  ™  Jahre  13/1  .das  neue  Deutsche  Reich  
uber- 

beschlossen  war.  Sie  wurde  am  9./II.  1849  ver-  nommen.  Sie  ist  die  noch  heute  geltende  
Ge- x«„_4.i:„v.f  werbeordnung,  an  der  freilich  in  mannigfacher 

Hinsicht  Abänderungen  und  Ergänzungen  zum 
Die  neue  Gewerbeordnung  hält  zwar  grund-  Tea  wieder  in  der  Richtung  der  Beschränkung sätzlich  an  der  Gewerbefreiheit  fest,  kommt  der  Gewerbefreiheit  vorgenommen  worden  sind, 

aber  den  zünftlerischen  Bestrebungen  der  Hand-  Begreiflicherweise  wollten  sich  die  meisten 
werker  sehr  entgegen.  Sie  erschwert  die  Be-  ;  Handwerker  mit  dieser  neuen  Gewerbeordnung fugms  zum  Gewerbebetrieb  bei  einer  großen  i  nicht  abfinden;  sie  hielten  wiederum  zahlreiche 
Zahl  von  Gewerben  und  macht  sie  bei  70  von  Versammlungen  ab,  um  eine  Aenderung  des 
einem  Befähigungsnachweis  oder  dem  Beitritt !  Gesetzes  in  ihrem  Sinne  zu  erlangen.  Im  Jahre 
zu  einer  Innung  abhängig.  Kaufleute  dürfen  j  1873  kommt  in  Leipzig  der  „Verein  selbständiger 
sich  nur  dann  mit  dem  Kleinverkauf  von  Hand-  j  Handwerker  und  Fabrikanten"  zustande,  der Werkererzeugnissen  befassen,  wenn  sie  in  dem  .  zwar  den  Grundsatz  der  Gewerbefreiheit  nicht 
Gewerbe  die  Meisterprüfung  bestanden  haoen.  ,  völ]ig  preiSgeben,  aber  eine  neue  innere  Orgaui- 
Das  Lehrlingswesen,  die  Gesellen-  und  Meister-  !  sati0n  des  Handwerks  anstreben  will.  Der 
Prüfung  erhalten  eine  neue  gesetzliche  Grund- j  Verein  fordert  Gewerbe-  und  Handwerker- 

lage. Auch  die  von  den  Handwerkern  schon  kaminer,  gewerbliche  Schiedsgerichte,  Fort- 
lange geforderten  Gewerberäte  weiden  in  das  bildungsschulen  und  Verbesserungen  auf  dem 

Gesetz  aufgenommen.  Und  zwar  sollen  sie  in  ,  Gebiete  der  Gefängnisarbeit,  der  Wanderlager 
jedem  Ort  oder  Bezirk,  m  dem  wegen  des  regen  i  und  Warenversteigerungen  sowie  des  Hausier- 

gewerblichen Verkehrs  ein  Bedürfnis  nach  einem  ;  handeis;  schließlich  auf  seiner  Tagung  in  Bremen 
solchen  Rat  entstand,  mit  Genehmigung  des  !  1879  Trennung  des  Fabrikgesetzes  von  der 
Ministers  ins  Leben  gerufen  werden  und  außer  eigentlichen  Gewerbeordnung,  Entwicklung  des 
der  allgemeinen  Gewerbeförderung  die  Aufsicht  I  Innungsrechts  und  andere  Verbesserungen.  Ob- 
uber  das  /nnungswesen  haben.  wohl  sich  der  Verein  nur  einige  Jahre  zu  halten 

Anfänglich  schien  es,  als  ob  die  preußischen  i  vermochte,  waren  seine  Bestrebungen  nicht 
Handwerker  durch  die  Gewerbeordnung  be- !  erfolglos.  Von  den  politischen  Parteien  ließ 
friedigt  seien.  Aber  bald  erhoben  sie  neue  Klagen.  !  sich  namentlich  die  deutsch-konservative  die 
Schon  am  16./IV.  1853  hatte  der  Ausschuß  für  !  Förderung  der  Handwerkerbestrebungen  an- 

Handel und  Gewerbe  beim  Ministerium  des  ]  gelegen  sein,  und  da  auch  der  Reichskanzler 
Innern  über  zahlreiche  Anträge  zur  Verbesserung  j  Fürst  Bismarck  dem  Plan  der  Innungsförderung 
der  geltenden  Gesetze  zu  berichten.  Die  zweite  j  nicht  abgeneigt  war,  kam  durch  Gesetz  vom 
Kammer  ging  jedoch  über  alle  zur  Tagesordnung  j  18./ VII.  1881  eine  Abänderung  der  Gewerbe- 
über.  Bald  nachher  lagen  dem  preußischen  i  Ordnung  zustande,  die,  wie  die  späteien  Gesetze 
Abgeordnetenhause  nicht  weniger  als  69  Anträge  von  1884  und  1887  (vgl.  den  Art.  „Gewerbe- 

aus den  verschiedenen  Landesteilen  vor,  die  |  gesetzgebung")  die  Entstehung  neuer  Innungen 
hauptsächlich  weitergehende  Beschränkungen  j  begünstigt,  die  Innungen  zu  öffentlich-recht- 
der  Gewerbefreiheit  forderten.  Allerorten  hielten  i  liehen  Körperschaften  erklärt  und  sie  mit  mannig- 
die  Handwerker  Versammlungen  ab.    Besonders   fachen  Vorrechten  ausstattet. 



Handwerk 
133 

Selbst  bei  diesem  Erfolge  ließen  es  die  Hand- 
werker nicht  bewenden;  sie  wollten  mehr: 

nämlich  die  Zwangsinnung,  der  jeder  Hand- 
werker anzugehören  verpflichtet  sein  soll,  und 

den  Befähigungsnachweis.  Mit  diesen  Forde- 
rungen trat  eine  allgemeine  deutsche  Hand- 

werkerversammlung am  31./V.  1882  in  Magde- 
burg hervor.  Hier  wurde  die  Anregung  zur 

Begründung  des  „Allgemeinen  deutschen  fland- 
werkerbundes"  gegeben,  der  im  folgenden  Jahr 
zustande  gekommen  ist  und  die  Handwerker- 

bewegung eine  Zeitlang  geführt  hat.  Er  erfaßte 
allerdings  bei  weitem  nicht  alle  Handwerker, 
denn  ein  Teil  machte  immerhin  den  Versuch, 
auf  der  Grundlage  des  Gesetzes  von  1881  einen 
Ausbau  der  Innungen  herbeizuführen.  Dieser 
Kreis  vereinigt  sich  im  „Zentralausschuß  ver- 

einigter Innungsverbände".  Beide  Verbände stimmen  darin  miteinander  überein,  daß  mehr 
für  den  Handwerkerstand  geschehen  müsse. 
Sie  wenden  sich  gemeinschaftlieh  im  Jahre  1890 
an  den  Kaiser  mit  der  Bitte,  eine  sog.  Immediat- 
kommission  zur  Untersuchung  der  Lage  des 
Handwerks  und  zur  Prüfung  der  Wege,  die  man 
zur  Abhilfe  der  im  Handwerk  laut  gewordenen 
Klagen  einschlagen  könnte,  einzusetzen.  Eine 
solche  Reichshandwerkerkonferenz  ist  tatsäch- 

lich am  15.  Juni  zustande  gekommen.  Ihr  sind 
noch  weitere  gefolgt.  Sie  haben  insofern  ein 
Ergebnis  gehabt,  als  es  schließlich  zu  einer  Ver- 

,i  Anhängern  der  zünft- 
lerischen  Bestrebungen  und  der  Gewerbefreiheit 
gekomm  1 1  i  h  en    Ausdruck    Eh 
dem  Gesetz  vom  26./VII.  1897.  Dieses  erneuert 
nicht  nur  die  den  Innungen  bereits  verliehenen 
Rechte,  sondern  schafft  neben  der  freien  Innung 
die  sog.  Zwangsinnung  mit  einem  Heitrittszwang 
einer  etwa  widerstrebenden  Minderheit,  gibt  den 
Gesellen  und  n   eine  Vertretung  durch 
die  Gesellcnausschüsse,  regelt  die  Recht''  der 
Innungsausschüsse  und  Innungsverbände  und 
erfüllt  außerdem  einen  alten  Wunsch  der  Hand- 

werker, indem  es  Handwerkskammern  errichtet. 
Schließlieh  erhält  das  Lehrlings-  und  Prüfungs- 

wesen eine  neue  Grundlage,  da  die  Befugnis 
zur  Anleitung  von  Lehrlingen  von  dem  Bestehen 
der  Gesellenprüfung,  später  der  Meisterprüfung 

'abhängig  gemacht  wird  und  nur  der  Handwerker 
den  Meislertitel  in  Verbindung  mit  der  Be- 

zeichnung eines  Handwerks  führen  darf,  der  die 
Meisterprüfung  bestanden  hat.  Damit  hat  das 
Gesetz  eigentlich  alles  gebracht,  was  die  Hand- 

werker zum  Ausbau  Ihrer  Organisation  jahr- 
zehntelang gefordert  hatten;  nur  ein  Verlangen 

stillte  es  nicht:  das  nach  dem  Befähigungsnach- 
weis. Um  diesen  dreht  sich  fortan  fast  allein 

die  ganze  Handwerkerbewegung.  Diese  tragen 
zunächst  drei  große  Verbände:  Der  Allgemeine 
deutsche  Handwerkerbund,  ein  Freund  des 
Zwanges  bei  der  Organisation  des  Handwerks 
und  des  Befähigungsnachweises,  der  „Zentral- 

ausschuß der  vereinigten  Innungsverbände", der  dieselben  Grundsätze  noch  in  viel  schärferer 

Form  verficht  und  der  am  8./IX.  1891  ge- 
gründete „Verband  deutscher  Gewerbevereine", 

der  eine  freiere  Auffassung  hat,  auf  dem  Boden 
der  Gewerbefreiheit  steht  und  das  Handwerk 
durch  Bildungsanstalten,  namentlich  durch  Fort- 

bildungsschulen zu  fördern  sucht.  Er  ist  sogar 
gegen  die  streng  abgeschlossene  berufsständische 
Organisation  in  Innungen,  erst  recht  in  Zwangs- 

innungen, und  will  seine  Gewerbevereine  nicht 
nur  auf  Handwerker  beschränken,  sondern 
auch  Fabrikanten  und  selbst  Nichthandwerker 

aufnehmen  (vgl.  den  Art.  „Gewerbevereine"). Daneben  bestehen  fast  in  allen  Landesteilen, 
teils  sogar  in  den  Provinzen  sog.  Handwerker- 

bünde, z.  B.  der  Bayerische  Handwerkerbund, 
der  Norddeutsche  Handwerkerbund,  der  Rhei- 

nische, der  Westfälische,  der  Badische  Hand- 
werkerbund und  andere.  Diese  Bünde,  abge- 

sehen von  dem  Badischen,  bei  dem  die  Gewerbe- 
rereine  einen  starken  Einfluß  haben,  nähern 
sich  in  ihren  Zielen  dem  Zentralausschuß  Deut- 

scher Innungsverbändc. 

2.  Die  Bewegung  seit  1900.  Seit  1900 
fließt  die  Handwerkerbewegung  allmählich 
und  unauffällig  in  ein  neues  Bett,  das  ihr  die 
soeben  errichteten  Handwerkskammern 
graben.  Allmählich  und  unauffällig!  Ein 
Wechsel  der  Anschauung  tritt  nämlich  nicht 
hervor;  sind  doch  die  Personen,  die  an  der 
Spitze  der  Handwerkskammern  stehen, 
durchweg  dieselben,  die  die  Bewegung  bisher 
geleitet  haben.  Das  ergibt  sich  aus  dem 
eigenartigen  Wahlrechte  der  Handwerks- 

kammern, das  nur  den  Innungen  und  Hand- 
werkervereinen allein  die  Möglichkeit  gibt, 

Mitglieder  in  die  Handwerkskammern  zu  ent- 
senden. Da  die  Innungen  wenigstens  in  Nord- 

und  Mitteldeutschland  und  zum  Teil  sogar 
in  Süddeutschland,  vielleicht  von  Württem- 

berg und  Baden  abgesehen,  das  Uebcrgewicht 
haben  und  fast  ganz  vom  Zentralausschuß 
Deutscher  Innungsverbände  beeinflußt  sind, 
so  machen  sich  in  den  Handwerkskammern 
die  Anschauungen  des  Zentralausschusses 
sehr  stark  bemerkbar.  Tatsächlich  spült  die 
Bewegung  innerhalb  der  Handwerkskammern 
dieselben  Fragen  ans  Land,  die  schon  seit 
Jahren  die  Handwerkerschaft  berühren:  Be- 

fähigungsnachweis, Zwangsorganisation,  Prü- 
fungszwang.  Die  Bewegung  treibt  also 
durchaus  im  Fahrwasser  der  Zünftler,  die  die 
geringe  verbliebene  Freiheit  durch  Zwang 
zu  ersetzen  trachten.  Immerhin  bemerkt  man, 
wie  sich  allmählich  in  der  Tiefe  eine  Wand- 

lung der  Anschauungen  zu  entwickeln  be- 
ginnt und  Blasen  nach  oben  treibt.  Das  hat 

zwei  Ursachen:  Zunächst  die  Notwendigkeit 
für  die  Handwerkskammern,  fördernde  Axbeit 
zu  leisten,  und  sodann  das  allmähliche  Vor- 

dringen freiheitlich  gesinnter  Vertreter  und 
der  meist  volkswirtschaftlich  und  wissen- 

schaftlich vorgebildeten  Sekretäre  der  Kam- 
mern. Die  Handwerkerbünde  und  Hand- 

werkerverbände, die  bisherigen  Träger  der 
Bewegung,  befassen  sich  ausschließlich  mit 
wirtschaftspolitischen  Erörterungen,  ohne 
zu  eigentlich  positiver  Arbeit  genötigt  zu 
sein.  Sie  beschränken  sich  meist  auf  Zu- 

sammenkünfte und  Tagungen,  wobei  sie 
immer  wieder  von  neuem  die  alten  Fragen 
auffrischen,  die  Not  des  Handwerkerstandes 
in   beweglichen   Tönen   beklagen   und   zum 
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Schluß  ihre  „Evolutionen"  —  jahraus,  jahr- 
ein übrigens  dieselben  —  fassen  und  eine  Ver- 

besserung der  Lage  des  Handwerks  nur  allein 
von  einer  Aenderung  der  Gesetzgebung  er- 

hoffen. Für  sie  ist  das  1897er  Gesetz  nur  eine 
Abschlagszahlung  auf  ihre  Forderungen;  ein 
Teil  lehnt  es  sogar  ab,  von  den  Möglichkeiten, 
die  das  Gesetz  bietet,  Gebrauch  zu  machen, 
weil  sie  sich  davon  keinen  Erfolg  versprechen. 
Die  erste  und  letzte,  ja  einzige  Voraus- 

setzung für  die  Kettung  des  Handwerks  sei 
und  bleibe  eben  die  Einführung  des  Be- 

fähigungsnachweises. Ganz  anders  die  Hand- 
werkskammern. Sie  verdanken  ihre  Ent- 

stehung dem  Handwerkergesetz  und  be- 
trachten es  als  eine  ihrer  wichtigsten  Auf- 

gaben, dem  Gesetz  Geltung  zu  verschaffen. 
Daneben  |  hat  ihnen  das  Gesetz  Pflichtauf- 

gaben zugewiesen,  die  zu  lösen  sich  die  Hand- 
werkskammern redlich  bemühen:  Regelung 

des  Lehrlingswesens,  Abnahme  der  Gesellen- 
und  Meisterprüfungen,  Berichterstattung 
über  die  Lage  des  Handwerks,  Gutachten  usw. 

Strebsame  Handwerkskammern  gehen 
über  den  Pflichtenkreis  hinaus  und  suchen 
mit  allen  Mitteln  den  Handwerkern  greifbare 
Vorteile  zu  bieten  und  zwar  durch  Einrich- 

tungen zur  Vermehrung  des  Wissens  und  der 
Handfertigkeit  (Meisterkurse),  durch  Rechts- 
beistand  und  Belehrung  in  allen  Angelegen- 

heiten des  Gewerbes,  durch  Beistand  bei  der 
Vertretung  ihrer  Interessen  bei  den  Behör- 

den und  anderen  wirtschaftlichen  Verbänden. 
Vor  allem  aber  streben  bereits  viele  Hand- 

werkskammern dahin,  ihren  Mitgliedern  wirt- 
schaftliche Vorteile  durch  Förderung  des 

gemeinschaftlichen  Einkaufs  der  Rohstoffe 
und  des  Vertriebs  ihrer  Erzeugnisse  durch 
Genossenschaften  zu  bieten.  Da  die  Hand- 

werkskammern tatsächlich  Erfolge  haben, 
verstärkt  sich  ihr  Einfluß  immer  mehr  und 
es  wächst  die  Einsicht,  daß  das  Gesetz  besser 
ist  als  sein  Ruf.  Immerhin  stehen  die  beiden 
Strömungen,  sie  lassen  sich  als  positiv  und 
negativ  bezeichnen,  zunächst  scharf  einander 
gegenüber;  die  Handwerkskammern  sind 
anfänglich  sogar  auf  den  Tagungen  der  Hand- 

werkerbünde heftigen  Angriffen  ausgesetzt. 
Es  macht  sich  infolgedessen  bei  den  Hand- 

werkskammern, die  mit  ihrer  auf  das  Prak- 
tische gerichteten  Arbeit  nicht  vorwärts 

kommen,  solange  die  Handwerker  ihre  Uto- 
pien in  den  Vordergrund  stellen,  die  Nei- 
gung geltend,  die  Handwerker  auf  andere 

Gedanken  zu  bringen  und  die  Notwendigkeit 
praktischer  Arbeit  mehr  zu  betonen.  Die 
ausgesprochene  Führung  hierbei  haben  die 
Gewerbekammern  der  Hansestädte,  denen 
die  Obliegenheiten  der  Handwerkskammern 
übertragen  sind.  Jedenfalls  bemüht  sich 
ein  Teil  der  Handwerkskammern,  den  Ruf 
nach  dem  Befähigungsnachweis  zu  ersticken 
und  zwar  schon  auf  dem  2.  deutschen  Hand- 

werks- und  Gewerbekammertag  in  Darm- 
stadt 1902.  Doch  wird  hier  die  von  der  Hand- 

werkskammer Hannover  vorgelegte  Ent- 
schließung, wonach  der  Befähigungsnach- 

weis zwar  als  Endziel  der  Bewegung  festge- 
halten, im  übrigen  aber  vorläufig  zurück- 

gestellt werden  soll,  gegen  eine  starke  Minder- 
heit noch  abgelehnt.  Aber  man  merkt  doch, 

wie  immer  weitere  Kreise  des  Handwerks 
von  der  Forderung  des  Befähigungsnach- 

weises abrücken. 
Auf  dem  4.  Kammertage  in  Lübeck  im 

Jahre  1904  stellt  die  Handwerkskammer 
Düsseldorf  den  Antrag,  einen  Ausschuß  zu 
berufen,  der  einen  Gesetzentwurf  zur  Ein- 

führung des  Befähigungsnachweises  aus- 
arbeiten und  namentlich  Vorschläge  für  die 

schwierige  Abgrenzung  der  einzelnen  Hand- 
werkszweige machen  soll.  Der  Antrag  wird 

angenommen  mit  der  Maßgabe,  daß  dem 
Ausschuß  nur  Anhänger  des  Befähigungs- 

nachweises angehören  sollen,  damit  diese  frei 
und  ungehindert  ihre  Pläne  zu  entwickeln 
vermöchten.  Der  Ausschuß  ist  an  der  Auf- 

gabe, die  ihm  der  Kammertag  gestellt  hat, 
gescheitert.  Er  sollte  im  nächsten  Jahre  den 
Gesetzentwurf  vorlegen,  war  jedoch  hierzu 
nicht  in  der  Lage;  wenigstens  erwies  sich  die 
Vorlage,  die  er  machte,  als  durchaus  un- 

brauchbar. Lizwischen  hatten  andere  Kam- 
mern unter  der  Führung  der  Gewerbekammer 

Hamburg  der  Forderung  nach  dem  Be- 
fähigungsnachweis eine  andere  Form  ge- 

geben, nämlich  die:  die  Befugnis  zur  An- 
leitung von  Lehrlingen  nicht  mehr  wie  nach 

dem  geltenden  Gesetz  von  der  Gesellen- 
prüfung sondern  von  der  Meisterprüfung 

abhängig  zu  machen  (kleiner  Befähigungs- 
nachweis). Diese  Forderung  stellte  die 

andere  Gruppe  auf  dem  6.  Handwerks- 
kammertage 1905  in  Köln  den  Anhängern 

des  Befähigungsnachweises  entgegen  und, 
hat  damit  tatsächlich  endlich  den  Be- 

fähigungsnachweis zu  Fall  gebracht.  Den 
Entschluß  erleichterte  allerdings  der  Ver- 

treter der  preußischen  Regierung,  der  im 
Einverständnis  mit  den  übrigen  Regierungs- 

vertretern die  Erklärung  gab,  die  verbün- 
deten Regierungen  seien  für  den  Befähigungs- 

nachweis unter  keinen  Umständen  zu  haben, 
stünden  aber  zu  der  neuen  Anregung  des  sog. 
kleinen  Befähigungsnachweises  durchaus 
wohlwollend.  So  kam  denn  in  Köln  mit 

großer  Mehrheit,  nachdem  zwei  Handwerks- 
kammersekretäre für  und  zwei  Handwerks- 

meister (!)  gegen  den  Befähigungsnachweis 
gesprochen  hatten,  der  denkwürdige  Be- 

schluß zustande,  der  ein  Markstein  in  der 
Geschichte  des  Handwerks  ist  und  seiner 
Bewegung  eine  ganz  neue  Richtung  gegeben 
hat.    Der  Beschluß  lautet: 

1.  „Der  sechste  deutsche  Handwerks-  und 
Gewerbekammertag    lehnt    die    Forderung    des 
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Befähigungsnachweises  für  sämtliche  Hand- 
werkszweige als  bei  den  heutigen  wirtschaft- 

lichen Verhältnissen  unerreichbar,  ab. 
2.  Dagegen  spricht  der  sechste  deutsche 

Handwerks-  und  Gewerbekammertag  die  be- 
stimmte Hoffnung  aus,  daß  die  von  der  Regierung 

in  Aussicht  gestellte  Gesetzesvorlage,  betreffend 
Befähigungsnachweis  im  Baugewerbe,  also  bei 
Gewerben,  bei  denen  Gefahren  für  Leben  und 
Gesundheit  in  Betracht  kommen,  möglichst  bald 
einen  ausreichenden  Schutz  für  diese  Gewerbe 
bringen  möge. 

3.  Der  sechste  deutsche  Handwerks-  und 
Gewerbekammertag  hält  schließlich  einen  wei- 

teren Ausbau  der  Gesetzgebung  nach  der  Rich- 
tung hin  für  dringend  erforderlich,  daß  der 

Meistertitel  mit  größeren  Vorrechten  ausgestattet 
wird. 

4.  Der  sechste  deutsche  Handwerks-  und 
Gewerbekammertag  stimmt  daher  dem  sog. 
Hamburger  Entwurf  zu,  indem  er  die  Fest- 

setzung des  Wortlauts  des  Gesetzentwurfs  dem 
Ausschuß  des  deutschen  Handwerks-  und  Ge- 

werbekammertags überträgt." 
Damit  war  das  Schicksal  des  Befähigungs- 

nachweises endlich  entschieden  und  zwar  um  so 

mehr,  als  die  Regierung  schnell  dem  Vermitt- 
lungsvorschlage (kleiner  Befähigungsnachweis) 

zustimmte  und  eine  entsprechende  Gesetzes- 
vorlage einbrachte,  die  die  Zustimmung  des 

Reichstages  fand  und  bereits  am  30./V.  1908 
als  Ergänzung  der  Gewerbeordnung  erlassen 
wurde. 

Diese  Wendung  in  der  Handwerkerbewegung, 
besiegelt  durch  den  deutschen  Handwerks-  und 
Gewerbekammertag  1905  in  Köln,  nahm  den 
Freunden  des  Befähigungsnachweises  allen  Wind 
aus  den  Segeln.  Sie  verloren  immer  mehr  von 
ihrem  Anhang;  der  Zentralausschuß  deutscher 
Innungsverbände,  der  neben  den  Tagungen  der 
Handwerkskammern  regelmäßig  Verbandstage 
abgehalten  hatte,  mußte  bereits  mehrere  Jahre 
vor  dem  Kriege  seine  sog.  Deutschen  Innungs- 

und Handwerkertage  mangels  ausreichender 
Teilnahme  und  namentlich  mangels  genügend 
zugkräftigen  Beratungsstoffes  eingehen  lassen. 
Der  Verband  selbst  besteht  zwar  noch,  tritt 
aber  nach  außen  hin  nicht  mehr  hervor.  All- 

mählich haben  sich  die  meisten  Handwerker- 
verbände und  Bünde  mit  den  Handwerks- 

kammern ausgesöhnt  und  diesen  in  den  großen 
Fragen  des  Handwerks  die  Führung  überlassen. 
Seit  dem  Kriege,  der  überhaupt  die  Bewegung 
zum  Stillstande  gebracht  hat,  beherrschen  die 
Handwerkskammern  allein  das  Feld.  Auf  dem 
deutschen  Handwerks-  und  Gewerbekammertag 
in  Hannover  1919  ist  es  sogar  zu  einer  förmlichen 
Vereinigung  der  Handwerkerbünde  mit  den 
Handwerkskammern  gekommen  und  zwar  durch 
den  hier  begründeten  ,, Reichsverband  des 

Deutschen  Handwerks".  Ihm  gehören  außer 
dem  deutschen  Handwerks-  und  Gewerbe- 

kammertag die  Reichsinnungsverbände  und 
Fachverbände  des  Handwerks,  der  Verband 
deutscher  Gewerbevereine  und  Handwerker- 

vereinigungen sowie  die  großen  genossenschaft- 
lichen Verbände  des  Handwerks  und  des  Ge- 
werbes an.  So  ist  also  jetzt  die  gesamte  deutsche 

Handwerkerbewegung  zu  einer  Einheit,  dem 
Reichsverband  des  deutschen  Handwerks  ver- 

schmolzen, die  fast  lückenlos  ist.    Dem  Reichs- 

verband, dessen  Verwaltung  mit  der  des  deut- 
schen Handwerks-  und  Gewerbekammertags  ver- 

bunden ist,  obliegt  die  Wahrung  der  gemein- 
samen Interessen  des  gesamten  deutschen  Hand- 
werks, dessen  Bewegung  dadurch  eine  einheit- 

liche Spitze  erhalten  hat.  Einen  besonderen 
Zweig  bildet  freilich  noch  der  Rheinisch-West- 

fälische Tischler-Innungsverband  mit  dem  Sitz 
in  Essen,  der  in  den  allgemeinen  politischen 

Angelegenheiten  mit  dem'reichsdeutschen  Mittel- standsverbande zusammengeht.  Er  bildet  eine 
Gruppe  für  sich;  beschränkt  sich  aber  nicht  nur 
auf  das  Tischlergewerbe,  sondern  hat  auch  andere 
Berufe  nach  seinen  Grundsätzen  organisiert 
unter  der  Gesamtbezeichnung:  Selbsthüfebewe- 
gung  des  Rheinisch-Westfälischen  Handwerks. 
Sein  Ziel  ist,  die  geschäftlich-wirtschaftlichen 
Angelegenheiten  unmittelbar  mit  der  Innung  zu 
verquicken,  im  Gegensatz  zu  der  sonst  geltenden 
Auffassung,  die  Innungen  lediglich  mit  den  Auf- 

gaben zu  befassen,  die  ihnen  das  Gesetz  zuweist, 
dagegen  die  geschäftlich-wirtschaftlichen  Ange- 

legenheiten durch  besondere  Organisationen  und 

zwar  durch  Genossenschaften  gemäß"  dem  Gesetz über  die  Erwerbs-  und  Wirtschaftsgenossen- 
schaften besorgen  zu  lassen.  Zu  dem  Zwecke 

strebt  die  Rheinisch-Westfälische 'SHandwerker- 
bewegung  an,  den  Innungen  gleichzeitig  die 

Aufgaben  zu  übertragen,  wofür  die '"Genossen- schaften berufen  sind,  was  eine  Aenderung  der 
Gewerbeordnung  erheischte,  wonach  die  Zwangs- 

innungen einen  gemeinschaftlichen  Geschäfts- 
betrieb nicht  errichten  dürfen.  Dieser  Auffassung 

widerspricht  im  übrigen  auch  §  lOOn  der  Ge- 
werbeordnung, weshalb  diesen  die  rheinisch- 

westfälische Bewegung  zu  beseitigen  trachtet. 
Sic  will  eben  die  Innung  zu  der  Organisation 
machen,  die  den  Handwerker  völlig  erfaßt  und 
namentlich  seine  geschäftlichen  Angelegenheiten 

regelt. Innerhalb  ihres  Bereiches  hat  die  rheinisch- 
westfälische Bewegung  zweifellos  bemerkens- 

werte Erfolge  erzielt.  Ob  sie  sich  jedoch  auf  die 
Gesamtheit  des  Handwerks  übertragen  läßt,  ist 
mehr  als  fraglich.  Jedenfalls  lehnen  durchweg 
die  Handwerkskammern  und  neuerdings  der 
Reichsverband  des  Deutschen  Handwerks,  dem 

übrigens  die  rheinisch-westfälische  Organisation 
nicht  beigetreten  ist,  die  Ziele  ab^und .  halten 
an  der  bisherigen  Ordnung  fest. 

II.  Das  Programm  der  Handwerker. 

Das  Ziel  der^Handwerkerbewegung,  das 
Handwerk  als  selbständigen  Stand  zu  er- 

halten, seine  Lage  zu  verbessern,  glauben 
die  Angehörigen  des  Standes  selbst  von  jeher 
am  besten  durch  die  Beseitigung  der  Ge- 

werbefreiheit und  die  Kückkehr  zur  Zunft- 
verfassung zu  erreichen.  Diesem  Programm 

entspricht  die  Forderung  des  Organisations- 
zwanges und  des  Befähigungsnachweises,  die 

während  des  ganzen  vorigen  Jahrhunderts, 
zum  Teil  heute  noch,  den  Inhalt  der  Hand- 

werkerbewegung ausmacht.  Seitdem  zwar 
die  Mehrheit  der  Handwerkskammern  auf 

dem  Deutschen  Handwerks-  und  Gewerbe- 

kammertag zu  Köln  im  Jahre  1905  den  Be- 
fähigungsnachweis  als   bei   den   derzeitigen 
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Verhältnissen  unerreichbar  abgelehnt  hat, 
ist,  von  gelegentlichen  Aeußerunge  unnmaß- 
geblicher  Verbände  abgesehen,  der  Kampf 
um  den  Befähigungsnachweis  zur  Kühe  ge- 

kommen; aber  man  wird  doch  die  Frage 
nicht  als  völlig  erledigt  betrachten  können; 
wenigstens  ist  die  Möglichkeit  ihres  Wieder- 

auflebens nicht  von  der  Hand  zu  weisen. 
Welche  Bewandtnis  hat  es  mit  dem  Be- 

fähigungsnachweis in  der  heutigen  Zeit? 
Mit  der  Losung  „das  Handwerk  dem  Hand- 

werker" soll  die  Befugnis  zum  Gewerbe- 
betrieb von  einer  Prüfung  abhängig  sein  und 

nur  der  Geprüfte  jeweils  sein  Handwerk 
selbständig  betreiben  dürfen.  Voraussetzung 
für  die  Zulassung  zur  Prüfung  ist  der  Nach- 

weis einer  geregelten  Lehrzeit,  abgeschlossen 
durch  die  Gesellenprüfung,  und  ein  gewisses 
Alter,  und  zwar  durchweg  das  24.  Lebensjahr. 
Die  Anhänger  des  Befähigungsnachweises 
bemfen  sich  auf  Gewerbe  wie  das  der  Aerzte, 
Apotheker,  Hebammen,  Hufschmiede,  Schorn- 

steinfeger, die  ebenfalls  an  eine  Prüfung  ge- 
bunden sind;  lassen  aber  dabei  die  Gründe 

außer  acht,  die  den  Gesetzgeber  geleitet 
haben:  nämlich  Schutz  der  Bevölkerung  vor 
Schaden  an  Leben  und  Gesundheit  durch 

Unfähige,  nicht  aber  Schutz  der  Gewerbe- 
treibenden selbst.  Ist  also  dieser  Vergleich 

nicht  stichhaltig  —  ganz  abgesehen  davon, 
daß  für  die  erwähnten  Gewerbe  ein  unbe- 

dingter Befähigungsnachweis  nicht  gilt,  die 
Ausübung  der  Heilkunde  an  sich  z.  B.  ist 
frei  —  so  ist  auch  die  an  den  Befähigungs- 

nachweis geknüpfte  Hoffnung,  nämlich  solche 
Personen  von  der  Ausübung  eines  Handwerks 
fernzuhalten,  die,  ohne  das  Gewerbe  erlernt 
zu  haben,  es  betreiben  (Kaufleute)  durchaus 
irrig.  Denn  die  Prüfung  vermag  einen  Schutz 
gegen  Personen,  die  ein  Handwerk  betreiben 
wollen,  ohne  es  gelernt  zu  haben,  nicht  zu 
bieten.  Denn  es  ist  dem  Kapitalisten  leicht 
möglich,  sich  mit  einem  geprüften  Hand- 

werker zu  einem  gewerblichen  Unternehmen 
zu  verbinden,  um  so  den  Anforderungen  des 
Gesetzes  zu  genügen.  Das  also,  was  die 
Handwerker  eigentlich  mit  dem  Befähigungs- 

nachweis beabsichtigen,  ungeeignete  Per- 
sonen fernzuhalten,  ist  in  Wirklichkeit  doch 

nicht  erreichbar,  da  sich  das  Gesetz  immer 
umgehen  läßt  und  unter  Umständen  sogar 
Fabrikerzeugnisse  aus  solchen  Staaten  ins 
Land  flössen,  die  eine  derartige  Beschrän- 

kung des  Gewerbes  nicht  haben. 
Aber  ganz  abgesehen  hiervon  ist  der  Be- 

fähigungsnachweis für  das  gesamte  Hand- 
werk bei  den  heutigen  Verhältnissen,  wie  das 

übrigens  auch  der  deutsche  Handwerks-  und 
Gewerbekammertag  aneikannt  hat,  undurch- 

führbar. Und  zwar  deshalb,  weil  die  Ent- 
wicklung, die  das  gewerbliche  Leben  ge- 

nommen hat  und  der  verwickelte  Zustand  der 

heutigen  Volkswirtschaft  überhaupt  eine  Ab- 

grenzung des  Handwerks  gegen  die  Fabrik 
und  eine  Abgrenzung  der  einzelnen  Hand- 

werkszweige gegeneinander  nicht  mehr  zu- 
lassen; dafür  laufen  die  Fäden  viel  zu  sehr 

ineinander  über.  Diese  Abgrenzung  ist 
jedoch  die  Voraussetzung  für  den  Befähi- 

gungsnachweis; denn  wenn  nur  der  ein 
Handwerk  betreiben  darf,  der  für  dieses 
Handwerk  den  Nachweis  der  Befähigung 
erbracht  hat,  so  darf  man  natürlich  nur  das 
eine  Handwerk  betreiben,  nicht  aber  zu- 

gleich andere,  für  die  man  nicht  befähigt 
ist.  Jeder  Gewerbetreibende  wird  also  auf 
sein  Handwerk  beschränkt  und  ein  Ueber- 
griff  in  ein  anderes  Handwerk  —  jemandem 
ins  Handwerk  pfuschen  —  ist  verboten.  Es 
würde  also  nicht  mehr  möglich  sein,  mehrere 
Handwerkszweige  zu  einem  Unternehmen 
zu  verschmelzen,  wie  es  z.  B.  beim  Wagen- 

bau, bei  der  Bäckerei  und  Konditorei,  bei 
den  Anstreichern  und  Tapezierern  oder  Pol- 

sterern und  Tapezierern  allgemein  üblich 
ist.  So  wären  also,  um  einen  Wagen  fertig 
herzustellen,  was  jetzt  regelmäßig  in  einem 
Betriebe  geschieht,  für  die  einzelnen  Ver- 

richtungen mehrere  Handwerksmeister,  die 
jeweils  für  ihren  Beruf  den  Befähigungs- 

nachweis erbracht  hätten,  erforderlich:  der 
Stellmacher,  der  Schlosser,  der  Sattler,  der 
Glaser,  der  Lackierer.  Mögen  auch  alle  diese 

Verrichtungen  „verwandt"  sein,  so  ist  doch 
jede  eine  selbständige  und  müßte  durch  den 
Befähigungsnachweis  geschützt  werden.  Oder 
man  müßte  dem  geprüften  Handwerker  zu- 

gestehen, verwandte  Gewerbe  ebenfalls  aus- 
zuüben; was  aber  gleich  die  Streitfrage  auf- 

rollte, welche  Gewerbe  als  verwandte  zu 
gelten  haben.  Unmöglichkeiten  also,  wohin 
auch  immer  man  sieht. 

Eine  Ordnung  des  Gewerberechts  auf  der 
Grundlage  des  Befähigungsnachweises  würde 
nicht  nur  die  gewerbliche  Erzeugung  un- 

gemein verlangsamen,  erschweren  und  ver- 
teuern, sondern  sogar  dem  gesunden  Fort- 

schritt des  Handwerks  selbst  hinderlich  sein. 
Hierfür  bietet  das  österreichische  Gewerbe- 

wesen mannigfache  Beispiele.  Zwar  gilt  in 
Oesterreich  nicht  der  eigentliche  Befähigungs- 

nachweis, sondern  ein  sogenannter  Verwen- 
dungsnachweis; d.  h.  wer  ein  Handwerk  — 

nicht  Fabrik  —  betreiben  will,  hat  nachzu- 
weisen, daß  er  eine  gewisse  Anzahl  von  Jah- 

ren auf  seine  Ausbildung  als  Lehrling  und 
Gehilfe  im  Handwerk  verwendet  hat.  Der 
Verwendungsnachweis  hat  die  Abgrenzung 
der  Gewerbe  zur  Voraussetzung.  Deshalb 
darf  in  Oesterreich  z.  B.  der  Bäcker  keine 
Konditorwaren  herstellen  und  der  Konditor 
kein  Gebäck,  das  dem  Bäcker  vorbehalten 
ist.  Jeder  Handwerker  hat  sich  also  streng 
auf  sein  Gewerbe  zu  beschränken.  Wie  wenig 
das  aber  tatsächlich  möglich  ist,  beweisen 
die  Uebergriffe  von  einem  Handwerk  zum 
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anderen,  die  in   Oesterreich   an  der  Tages- 
ordnung sind.     Sie  zu  verhüten  und  zu  be- 

strafen hat  man  sogar  eine  besondere  Be- 
hörde  bestellt,   der   die   Entscheidung   von 

Streitigkeiten   unter   den    einzelnen    Hand- 
werkern obliegt.     Die  Zahl  der   Streitfälle 

ist  ungemein  groß  und  die  Entscheidungen, 
die  geradezu   lächerlich   anmuten,   erinnern 
an  mittelalterliche  Zustände.     So  reizt  das 

Beispiel  in   Oesterreich  nicht   zur   Nachah- 
mung, um  so  weniger,  als  der  Verwendungs- 

nachweis das  Handwerk  in  Oesterreich  nicht 

im  geringsten  wirtschaftlich  zu  fördern  ver-  { 
mocht  hat;  keineswegs  ist  es  in  einer  gün- i 
stigeren  Lage  als  das  deutsche  Handwerk. 
Davon  konnte  sich  ein  Ausschuß  deutscher 
Politiker   überzeugen,    der   im    Jahre    1902] 
die   österreichischen   Handwerksverhältnisse 
studiert  und  das  Ergebnis  seiner  Beobach- 

tungen der  Regierung  vorgelegt  hat.     Das 
Urteil  dieses  Ausschusses  hat  die  deutschen 
Regierungen  in  ihrem  Widerstand  gegen  den  i 
Befähigungsnachweis  bestärkt  und  nament- 

lich die  preußische  Regierung  verai  laßt,  auf; 
dem    Handwerks-   und    Gewerbekammertag  j 
in    Köln    die  Erklärung    abzugeben,    unter 
keinen    Umständen    für    den    Befahl 
nachweis  eintreten  zu  können.    Berücksich- 

tigt  man  bei  allem  noch  die  Schwierigkeit, 
Prüfungsausschüsse    zu    bestellen,    die    zur 
Beurteilung  der  Leistungen  der  Handwerker 
genügend  sachverständig  und  dabei  zu|  leieh 
unparteiisch  sind  —  Beamte  können  jeden- 1 
falls  allein  den  Ausschuß  nicht  bilden  —  so  j muß  man  von  der  Undurchführbar  keit  der ! 
Forderung  des  Befähigungsnachweises  ohne  j 
weiteres  überzeugt  sein.    Vorteil  und  Schutz 
gegen  Fabrikanten  und  Kaufleute  wird  über- 
dies   der   Befähigungsnachweis   dem    Hand- 

werk  nicht  gewähren,  denn   „Unberufene"  j 
können  trotz  Prüfung  ins   Handwerk  ein- 

dringen, und  schließlich  gewährleistet  auch  J 
die  Prüfung  selbst  durchaus  keine  Geschäfts- 

tüchtigkeit.   Aus  allen  diesen  Gründen  kann  j 
der  Befähigungsnachweis  nicht  mehr  Gegen- 

stand ernstlicher  Forderung  sein,  was  offen- 
bar das  Handwerk  selbst  eingesehen  hat. 
Immerhin    sind    die    Bestrebungen    der , 

Handwerker  in  der  Richtung  des  Befähigungs- 
nachweises nicht  erfolglos  gewesen ;  denn  sie  ] 

haben    wenigstens    zum    sog.    kleinen    Be-  j 
fähigungsnachweis   geführt    (GO.    v.   30./V. 
1908).    Das   bedeutet,   daß  zwar  nicht   die  J 
Befugnis  zum  Gewerbebetrieb,  wohl  aber  die 
zur    Anleitung    von    Lehrlingen    von    der  | 
Meisterprüfung  abhängig  ist.     Das  ist  zwar  j 
eine  erhebliche  Einschränkung  der  Gewerbe- 1 
freiheit,  die  man  jedoch  gelten  lassen  kann, 
da   sie   der    Allgemeinheit    zugute   kommt. 
Dieser  muß  nämlich  daran  gelegen  sein,  die 
Ausbildung  der   Jugend   in   jeder   Hinsicht 
zu  fördern.    Wird  auch  dieses  Ziel  durch  den 
Befähigungsnachweis    nicht    unbedingt    er- 

reicht, so  doch  jedenfalls  erleichtert,  da  die 
Jugend  nur  solchen  Meistern  zur  Ausbildung 
anvertraut  wird,  die  das  24.  Lebensjahr  voll- 

endet, also  eine  gewisse  Reife  haben  und  in 
der  Meisterprüfung  ein  gewisses  Maß  von 
Kenntnissen  und  Fähigkeiten  nachgewiesen 
haben.  Bietet  zwar  dieser  Nachweis  keine 
Gewähr  dafür,  daß  jemand  ein  guter  Lehr- 

meister ist,  so  gibt  er  doch  immerhin  mehr 
Sicherheit  als  eine  ungebundene  Freiheit. 
Dazu  kommt  noch  ein  anderer  Vorteil.  Da 
den  Handwerkern  viel  daran  gelegen  ist,  das 
Recht  zur  Anleitung  von  Lehrlingen  zu  be- 

sitzen, so  spornt  der  Befähigungsnachweis 
dazu  an,  eine  Prüfung  zu  machen.  Infolge- 

dessen unterziehen  sich  seit  dem  Jahre  1908 
sehr  viele  Handwerker,  bevor  sie  selbständig 
werden,  der  Meisterprüfung.  Das  hat  eine 
große  erzieherische  Wirkung.  Denn  die  Zu- 

lassung zur  Meisterprüfung  ist  abhängig  von 
der  Gesellenprüfung  und  diese  wieder  setzt 
eine  geregelte  Lehrzeit  nach  den  Vorschriften 
der  Handwerkskammern  voraus  (vgl.  Art. 

„Lehrlingswesen") ;  wenn  also  die  Handwerker 
die  Bedingungen  erfüllen  wollen,  so  müssen 
sie  selbst  den  größten  Wert  darauf  legen, 
etwas  Tüchtiges  zu  lernen.  Als  Gesellen 
müssen  sie  bestrebt  sein,  nicht  nur  sich  ein 
größeres  Maß  von  Handfertigkeit  und  Ge- 

schicklichkeit zu  verschaffen,  sondern  gleich- 
zeitig sich  theoretisch  in  der  Buchführung, 

im  Rechnen,  in  der  Gesetzeskunde  auszu- 
bilden, da  sich  die  Meisterprüfung  auch  auf 

diese  Gebiete  erstreckt.  Alles  das  fördert 
zweifellos  das  Streben  nach  Wissen  und 
Können.  Mit  Rücksicht  hierauf  kann  man 
sich  mit  dem  kleinen  Befähigungsnachweis 
durchaus  einverstanden  erklären,  um  so  mehr, 
als  er  zugleich  einen  Schutz  gegen  die  Lehr- 
lingszüchterei  bietet. 

In  den  Bereich  der  Bestrebungen  um  den 
Befähigungsnachweis  gehört  der  Befähi- 

gungsnachweis für  das  Baugewerbe, 
den  der  deutsche  Handwerks-  und  Gewerbe- 

kammertag 1905  in  Köln  noch  als  durchführ- 
bar in  sein  Programm  aufgenommen  hat. 

Begründet  wird  die  Forderung  damit,  daß 
durch  die  unsachgemäße  Ausübung  des  Bau- 

gewerbes nicht  nur  Leben  und  Gesundheit 
anderer  Personen  gefährdet  sei,  sondern  zu- 

gleich große  wirtschaftliche  Nachteile  für  die 
Allgemeinheit  entstehen  könnten.  Hier- 

gegen glauben  die  Handwerker  einen  Schutz 
fordern  zu  müssen  in  der  Form  des  Befähi- 

gungsnachweises, wodurch  Personen,  die  eine 
angemessene  Vorbildung  nicht  haben,  von 
der  Ausübung  des  Gewerbes  ferngehalten 
würden.  Hat  zwar  die  Gewerbeordnung, 
von  derselben  Voraussetzung  ausgehend, 
für  eine  größere  Anzahl  von  Gewerben  den 
Befähigungsnachweis  angeordnet  oder  wenig- 

stens seine  Anordnung  durch  die  Landes- 
gesetze für  zulässig  erklärt,  z.  B.  für  See- 
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schiffer,  Seesteuerleute,  Aerzte,  Apotheker, 
Hebammen,  Schornsteinfeger,  Hufschmiede, 
so  hat  sich  doch  die  Regierung  gegen  den 
Befähigungsnachweis  im  Baugewerbe  ab- 

lehnend verhalten;  hauptsächlich  wegen  der 
Schwierigkeit  der  Abgrenzung  der  einzelnen 
Gewerbezweige  und  weil  der  Befähigungs- 

nachweis den  erhofften  Schutz  doch  nicht 
zu  bieten  vermag.  Immerhin  hat  sie  den 
Wünschen  der  Handwerker  in  gewissem 
Umfange  Rechnung  getragen  und  zwar  durch 
die  Gewerbeordnungsnovelle  vom  7./I.  1907 
(§§35  und  35a  GO.). 

Diese  Beschränkung  der  Gewerbefreiheit 
hat  sich  jedoch  nicht  bewährt  und  die  Er- 

wartungen nicht  erfüllt;  jedenfalls  hat  man 
einen  Schutz  der  Allgemeinheit  gegen  un- 

geeignete Personen  im  Baugewerbe  in  Wirk- 
lichkeit nicht  erreicht.  Das  Gesetz  steht 

lediglich  auf  dem  Papier  ohne  eine  nennens- 
werte praktische  Bedeutung  zu  haben,  denn 

nur  in  sehr  wenigen  Fällen  hat  sich  bisher 
§  35  der  GO.  als  anwendbar  erwiesen. 
Soweit  also  die  Gesetzgebung  den  Forderun- 

gen der  Handwerker  auf  Schutz  durch 
einen  Befähigungsnachweis  tatsächlich  nach- 

gegeben hat,  liegen  keinerlei  Erfolge  vor,  die 
weitere  Schritte  in  dieser  Richtung  als  rat- 

sam erscheinen  lassen. 
Neben  dem  Befähigungsnachweis  gehört 

der  Innungszwang  zu  den  Forderungen,  die 
das  Handwerk  schon  seit  den  40er  Jahren 
des  vorigen  Jahrhunderts  geltend  macht. 
Es  erstrebte  schon  durch  die  der  National- 

versammlung in  Frankfurt  vorgelegte  Ge- 
werbeordnung den  Innungszwang,  dem  alle 

Handwerker  unterworfen  sein  sollen,  gleich 
dem  früheren  Zunftzwange.  Das  Handwerk 
glaubt  durch  einen  solchen  Zwang  alle  die 
von  der  Ausübung  des  Gewerbebetriebes  aus- 

zuschließen, die  den  Aufnahmebedingungen 
der  Innung  nicht  entsprechen  —  was  also 
einem  Befähigungsnachweisgleich  käme  — 
und  den  übrigen  hinsichtlich  der  Ausübung 
des  Gewerbes  die  Bedingungen  und  Vor- 

schriften der  Innung  auferlegen  zu  können. 
Gegen  diese  Forderung  ist,  abgesehen  von 
ihrem  grundsätzlichen  Widerspruch  gegen 
die  Gewerbefreiheit,  geltend  zu  machen,  daß 
sie  kaum  durchführbar  ist,  da  sich  schwer- 

lich alle  Handwerker,  namentlich  die 
auf  dem  Lande  verstreuten,  von  einer 
Zwangsorganisation  erfassen  lassen.  Im- 

merhin sind  auch  in  diesem  Betracht  die 
Bestrebungen  der  Handwerker  nicht  erfolglos 
geblieben,  denn  das  Gesetz  vom  26.  VII. 
1897  trägt  ihnen  weitgehend  Rechnung  (vgl. 

Art.  „Innungen").  Dieses  Gesetz  führt  zwar  den 
allgemeinen  Innungszwang  nicht  ein,  wohl 
aber  die  Zwangsinnung,  der  die  Handwerker 
beitreten  müssen,  die  ein  Gewerbe  betreiben, 
für  das  eine  Zwangsinnung  besteht.  Zwangs- 

innungen können  aber  nur  errichtet  werden, 

wenn  die  Mehrheit  der  beteiligten  Gewerbe- 
treibenden sich  hierfür  ausspricht  und  die 

höhere  Verwaltungsbehörde  die  Errichtung 
einer  Zwangsinnung  anordnet,  was  sie  nur 
dann  kann,  wenn  die  Voraussetzungen  für 
die  Leistungsfähigkeit  der  Innung  gegeben 
sind.  Von  der  Möglichkeit  Zwangsinnungen 
errichten  zu  können,  haben  die  Handwerker 
in  wachsendem  Umfange  Gebrauch  gemacht ; 
denn  die  Zahl  der  Zwangsinnungen  hat  sich 
seit  dem  Jahre  1897  dauernd,  wenngleich 
nur  langsam,  vergrößert  und  die  Neigung 
für  Zwangsinnungen  hat  stetig  zugenommen, 
sogar  in  den  süddeutschen  Ländern,  wo  an 
sich  die  Gewerbevereine  vorherrschen. 

Neuerdings  ist  die  Forderung  nach  der 
unbedingten  Zwangsorganisation  wiederum 
aufgetreten,  denn  der  deutsche  Handwerks- 

und Gewerbekammertag  hat  1920  in  Jena 
sich  dafür  ausgesprochen,  daß  alle  Hand- 

werker einer  Innung  anzugehören  haben. 
Als  ein  Hindernis  des  bisherigen  Zwangs- 

innungsgedankens  sehen  viele  Handwerker 
den  §  100  q  der  GO.  an,  weshalb  sie 
zur  Verstärkung  der  Zwangsinnung  dessen 
Beseitigung  anstreben.  Nach  §  100 q  darf 
die  Zwangsinnung  ihre  Mitglieder  in  der 
Festsetzung  der  Preise  ihrer  Waren  oder 
Leistungen  oder  in  der  Annahme  von  Kunden 
nicht  beschränken.  Durch  dieses  Verbot 
macht  das  Gesetz  die  Ringbildung  im  Hand- 

werk durch  Innungszwang  unmöglich  und 
schützt  überhaupt  die  Innungsmitglieder 
gegen  einen  Zwang,  der  sich  auf  die  Fest- 

setzung von  Preisen  und  auf  den  Wettbewerb 
unter  den  Handwerkern  bezieht.  Viele 
Zwangsinnungen  sehen  in  dieser  Beschrän- 

kung ein  Hindernis  ihrer  Entwicklung,  ohne 
zu  bedenken,  daß  ein  solcher  Zwang  tatsäch- 

lich undurchführbar  ist.  Wenn  die  Hand- 
werker für  die  Aufhebung  des  §  100  q  ein- 
treten, dann  verlangen  sie  zunächst  vom 

Staat  nicht  mehr  und  nicht  weniger,  als 
daß  er  ihnen  das  Recht  gebe,  mit  Hilfe  der 
Zwangsinnung  Mindestpreise  festzusetzen  und 
hierdurch  unter  Umständen  verteuernd  auf 
die  Preise  für  ihre  Waren  und  Leistungen 
zu  wirken,  wozu  sich  der  Staat  natürlich 
nicht  hergeben  kann.  Aber  auch  praktisch 
ist  mit  einem  solch  weitgehenden  Zwange 
nicht  viel  erreicht,  da  es  einer  Zwangsinnung 
unmöglich  ist,  ihren  etwaigen  Beschlüssen 
auf  Festsetzung  von  Mindestpreisen  Geltung 
zu  verschaffen.  Es  wird  immer  möglich  sein, 
solche  Beschlüsse  zu  umgehen,  und  die  Ver- 

suchung, sie  zu  umgehen,  wird  bei  einem 
Teile  der  Handwerker  immer  groß  sein.  So 
würde  sich  also  zweifellos  das  etwaige  Recht 
einer  Innung,  die  Mitglieder  auf  Mindestpreise 
festlegen  zu  können,  als  eine  ewige  Quelle 
von  Unzuträglichkeiten  und  Streitigkeiten 
erweisen.  Das  Gesetz  hat  deshalb  nur  gut 
daran  getan,  das   Verbot  der   Ringbildung 
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und  Preisregelung  durch  §  100  q  auszu- 
sprechen. 

Dem  von  den  Handwerkern  seit  dem  Ur- 
sprünge der  neuen  Handwerkerbewegung  ge- 
hegtem Verlangen  nach  einer  amtlichen 

Vertretung  hat  das  Gesetz  vom  Jahre 
1897  durch  die  Errichtung  der  Handwerks- 

kammern jedoch  in  vollem  Umfange  ent- 
sprochen. Den  in  den  Hansestädten  und 

in  Sachsen  schon  vorhandenen  Gewerbe- 
kammern ist  die  Zuständigkeit  der  Hand- 

werkskammern übertragen  worden.  Wie  sehr 
die  Handwerker  mit  der  Forderung  nach  einer 
amtlichen  Standes  Vertretung  auf  dem  rich- 

tigen Wege  waren,  beweist  der  Erfolg.  Die 
Handwerks-  und  Gewerbekammern  haben 
sich  durchaus  bewährt  und  eine  für  das 
Handwerk  förderliche  Tätigkeit  ausgeübt. 
Wenn  auch  neben  den  Kammern  die  freien 
Verbände  bestellen  geblieben  sind,  so  sind 
doch  die  Kammern  nicht  nur  die  eigentlichen 
Träger  der  gesamten  Bewegung  geworden, 
sondern  überhaupt  die  Seele  der  Handwerker- 

politik, denen  vor  allem  die  Durchführung 
der  Gewerbeförderung  obliegt. 

Die  Entwicklung  der  Gesetzgebung  zur 
Zwangsinnung  und  zur  Handwerkskammer 
einerseits  und  zur  Handelskammer  anderer- 

seits, hat  jedoch  auch  Folgen  gehabt,  die 
unerfreulich  für  das  Wirtschaftsleben  sind. 
Da  nämlich  weder  die  Gewerbeordnung  noch 
das  Handelsgesetzbuch  und  das  Gesetz  über 
die  Handelskammern  den  Begriffen  Fabrik 
und  Handwerk  eine  feste  äußere  Form 
geben,  zugleich  aber  von  der  Anwendung 
des  Begriffs  auf  einen  Gewerbebetrieb  dessen 
Zugehörigkeit  zur  Zwangsinnung,  zur  Han- 

dels- oder  Handwerkskammer  abhängt,  sich 
ferner  danach  die  Anwendung  der  Lehrlings- 

vorschriften der  Gewerbeordnung  und  der 
Handwerkskammern  auf  die  einzelnen  Be- 

triebe richtet,  so  ergibt  sich  vielerlei  Anlaß 
von  Streitigkeiten  zwischen  den  beteiligten 
Körperschaften,  was  den  an  sich  schon  vor- 

handenen Gegensatz  von  Handwerk  und 
Industrie  verschärft.  Handelskammer  einer- 

seits, Handwerkskammer  und  Zwangsinnung 
andererseits  streben  begreiflicherweise  da- 

nach, ihren  Bereich  auszudehnen  und  mög- 
lichst viele  Betriebe  für  sich  zu  gewinnen, 

wobei  sie  eine  Stütze  an  den  beteiligten  Ge- 
werbetreibenden haben,  die  je  nach  Neigung 

teils  für  den  Anschluß  an  die  Handels-  teils 
für  den  Anschluß  an  die  Handwerkskammer 
sind.  Zwischen  diesen  beiden  Gruppen  von 
Betrieben  stehen  andere,  die  weder  ganz  für 
die  eine  noch  für  die  andere  Organisations- 

form in  Anspruch  genommen  werden  können 
und  deshalb  zu  beiden  Beiträge  leisten 

müssen,  was  eine  „Doppelbesteuerung"  ver- 
ursacht, die  viel  Aerger  und  Verdruß  bereitet. 

Etwa  seit  dem  Jahre  1900  tritt  der  Streit 
um  die  Betriebe,  den  man  zusammenfassen 

kann  unter  dem  Schlagwort  „Fabrik  oder 
Handwerk"  in  die  Erscheinung.  Ihn  zu 
beseitigen  gehört  gleichmäßig  zu  den  Forde- 

rungen des  Handwerks  wie  der  Industrie. 
Auf  beiden  Seiten  glaubte  man  ursprünglich, 
den  Streit  ausmerzen  zu  können,  wenn  die 
Gesetze  selbst  eine  klare  und  unzweideutige 
Bestimmung  der  Begriffe  gäben.  Doch  hat 
man  sich  schließlieh  von  der  Unmöglichkeit 
einer  endgültigen  Begriffsbestimmung  über- 

zeugen müssen,  der  die  stets  flüssigen  Grenzen 
der  Begriffe  Fabrik  und  Handwerk  wider- 

sprechen, die  sich  eben  nicht  in  einen  festen 
Rahmen  spannen  lassen. 

Das  Handwerk  vertritt  heute  die  Auffas- 
sung —  und  die  Industrie  teilt  sie  — ,  daß 

immer  von  Fall  zu  Fall  eine  Entscheidung 
vonnölen  ist.  Bei  der  nahen  Verwandtschaft 
von  Fabrik  und  Handwerk  sind  zwar  diese 
Entscheidungen  selten  ganz  frei  von  Härten, 
aber  es  gibt  keinen  anderen  Weg. 

Allmählich  ist  eine  Verständigung,  ge- 
fördert durch  eine  gemeinsame  Verhandlung 

von  Vertretern  des  Handwerks  und  der 
Industrie  im  Reichsamte  des  Innern  im 

Jahre  1912,  erzielt  worden,  besonders  nach- 
dem man  den  Wünschen  der  beteiligten 

Berufsstände  Rechnung  getragen  hat,  das 
Entscheidungsverfahren  zu  vereinfachen 
und  vor  der  Entscheidung  den  beteiligten 
Standesvertretungen,  namentlich  den  Hand- 

werks- und  den  Handelskammern,  ausgiebige 
Gelegenheit  zur  Aeußerung  zugeben.  Heute 
ist  die  Zahl  der  Streitfälle  nicht  mehr  so 
groß,  wenngleich  sie  noch  immer  sich  als 
sehr  störend  erweist. 

Abgesehen  von  diesen  Forderungen,  die 
sich  hauptsächlich  auf  eine  grundsätzliche 
Aenderung  der  Gesetze  beziehen,  haben  die 
Handwerker  noch  eine  Fülle  von  solchen,  die 
mehr  dahin  gehen,  Schädigungen,  die  dem 
Handwerk  durch  die  neuzeitliche  Ent- 

wicklung des  Wirtschaftslebens  bereitet  wer- 
den, entweder  zu  beseitigen  oder  wenigstens 

einzuschränken.  Sie  richten  sich  hauptsäch- 
lich gegen  die  Bedingungen,  unter  denen 

Nicht-Handwerker  Handwerkserzeugnisse 
hervorbringen  und  sie  vertreiben.  In  diesen 
Bereich  gehören  der  Kampf  gegen  die  Werk- 

stätten des  Staates  und  der  Gemeinden 
(Militärwerkstätten,  Gefängnisarbeit),  ferner 
das  Verlangen,  die  Bauhandwerker  gegen  un- 

lautere Unternehmer  zu  schützen,  ein  Ver- 
langen, dem  man  durch  das  Gesetz  über  die 

Sicherung  der  Bauforderungen  Rechnung 
zu  tragen  versucht  hat,  und  schließlich  die 
bei  jeder  Gelegenheit  wiederholten  Wünsche 
auf  eine  Regelung  des  Verdingungswesens, 
die  sich  an  die  Staats-  und  an  die  Gemeinde- 

behörden wenden.  Ein  Teil  der  Handwerker 

glaubt  sogar  durch  eine  reichsgesetzliche 
Regelung  des  Verdingungswesens  seinem 
Ziele  näher  zu  kommen.     Andere  Wünsche 
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beziehen  sich  auf  die  Warenhäuser  und  Kon- 
sumvereine, Abzahlungsgeschäfte,  Regelung 

des  Ausverkaufswesens,  des  Hausierer-  und 
Wanderlagergewerbes.  Auf  alle  diese  Wünsche 
läßt  sich  in  diesem  Zusammenhange  nicht 

eingehen,  es  sei  vielmehr  auf  die  selbstän- 
digen Abhandlungen  hingewiesen.  Durchweg 

ist  ihnen  das  Bestreben  gemeinsam,  dem 
Handwerk  einen  besonderen  Schutz  zuteil 
werden  zu  lassen.  Hierauf  kann  jedoch  der 

Gesetzgeber  sich  nicht  ohne  weiteres  ein- 
lassen, da  er  zu  prüfen  hat,  inwieweit  durch 

diese  Forderungen  die  Allgemeinheit  berührt 
wird;  denn  nur  die  Rücksicht  auf  die  Allge- 

meinheit, nicht  aber  die  auf  das  Handwerk 
allein,  kann  und  darf  für  ihn  maßgebend 

sein.  Wenn  jedoch  der  Wettbewerb  der  ein- 
zelnen Klassen  auf  einem  Mißbrauch  der  ge- 

werblichen Freiheit  beruht,  dann  freilich  ist 
der  Gesetzgeber  verpflichtet  einzugreifen, 
wie  er  das  durch  mehrere  Gesetze  und  na- 

mentlich durch  das  über  den  unlauteren 

Wettbewerb,  über  den  Hausierhandel,  über 
Abzahlungsgeschäfte,  Sicherung  der  Bau- 

forderungen getan  hat. 
Die  ganze  Summe  von  Forderungen, 

die  heute  das  Handwerk  an  den  Staat  und  die 

Allgemeinheit  erhebt,  hat  die  Gruppe  der 
Handwerkerbünde,  die  dem  Reichsverbande 
des  deutschen  Handwerks  angeschlossen  ist, 
im  September  1920  zusammengestellt.  Sie 
seien  hier  im  Zusammenhange  wiederge- 

geben. Da  es  sich  hierbei  um  Forderungen 
handelt,  die  im  einzelnen  bereits  besprochen 
sind,  so  bedarf  es  einer  Kritik  nicht  mehr. 
Immerhin  ist  das  eine  bemerkenswert:  mit 
dem  Grundsatz  der  Gewerbefreiheit  scheinen 
sich  auch  die  Handwerkerbünde,  die  bisher 
immer  noch  die  Träger  des  Kampfes  gegen 
die  Gewerbefreiheit  waren,  abgefunden  zu 
haben,  denn  was  die  Handwerkerbünde  jetzt 
wollen,  ist  weniger  eine  Beseitigung  der  Ge- 

werbefreiheit als  eine  stärkere  Anerkennung 
des  Handwerks,  eine  Verhütung  von  Schädi- 

gungen, die  dem  Handwerk  durch  die  neu- 
zeitliche wirtschaftliche  Entwicklung  er- 

wachsen können  und  eine  Förderung  aller 
Bestrebungen,  die  das  Handwerk  stärken 
bei  seinem  Kampfe  um  die  Erhaltung  seiner 
Stellung.  v Die  Forderungen  lauten: 

1.  Anerkennung  des  Handwerks  als  selb- 
ständiger Beruf  und  seine  Einordnung  und  Er- 

haltung in  der  neuen  Wirtschaft  gemäß  den 
Beschlüssen  der  preußischen  Landesversamm- 

lung vom  8./VII.  1919 x). 

J)  Diese  Beschlüsse  lauten  u.  a.: 
In  den  Entwurf  der  neuen  preußischen  Ver- 

fassung ist  die  Bestimmung  aufzunehmen:  Der 
kaufmännische  und  gewerbliche  Mittelstand  ist 
lebenskräftig  zu  erhalten  und  insbesondere  gegen 
Aufsaugung  zu  schützen. 

Ohne  das  deutsche  Handwerk  ist  ein  Wieder- 

2.  Anerkennung  des  Reichsverbandes  des 
deutschen  Handwerks  als  rechtmäßige  Ver- 

tretung des  Handwerks;  Prüfung  und  Begut- 
achtung neuer  Gesetze  und  Verordnungen,  die 

das  Handwerk  berühren,  durch  den  Reichs- 
verband und  Heranziehung  des  letzteren  bzw. 

seiner  Untergruppen  zur  Mitwirkung  bei  der 
Durchführung  derselben. 

3.  Errichtung  einer  besonderen  Abteilung  für 
das  Handwerk  im  Ministerium  für  Handel  und 
Gewerbe  unter  Leitung  eines  sachverständigen 
Staatssekretärs. 

4.  Ablehnung  jeder  Sozialisierung  und  Kom- 
munalisierung des  selbständigen  Handwerks;  Be- 

seitigung der  Uebernahme  und  Ausführung  von 
Handwerksarbeiten  durch  staatliche  und  gemeind- 

liche Regiebetriebe. 
5.  Weitestgehende  Beteiligung  des  Hand- 

werks insbesondere  seiner  Genossenschaften  an 

öffentlichen  Arbeiten  und  Lieferungen;  Neu- 
prüfung der  geltenden  Bestimmungen  für  die 

Vergebungen  und  sorgfältige  Ueberwachung  der 
Durchführung  derselben  bis  in  die  untersten 
Verwaltungsstellen.  Einwirkung  auf  die  Selbst- 

verwaltungskörper in  der  gleichen  Richtung. 
6.  Förderung  des  gewerblichen  Genossen- 

schaftswesens durch  vermehrte  Bereitstellung 

von  Mitteln  zur  planmäßigen  Pflege  der  Einzel- 
genossenschaften, Veranstaltung  von  Kursen  usw., 

Stärkung  der  Kreditgenossenschaften  durch  zeit- 
gemäße Mitwirkung  der  preußischen  Zentral- 

genossenschaftskasse.  Vermeidung  jeder  Be- 
vorzugung der  produktiven  Genossenschaften 

der  Arbeitnehmer  und  ihrer  Unterstützung  aus 
öffentlichen  Mitteln. 

7.  Gerechte  Verteilung  der  Steuerlasten  in 
Staat  und  Gemeinde;  Ablehnung  jeder  weiteren 
einseitigen  steuerlichen  Belastung  von  Handwerk 
und  Gewerbe. 

8.  Weiterführung  und  Ausbau  der  bestehen- 
den Gewerbeförderungseinrichtungen  ,  insbeson- 
dere weitere  Maßnahmen  zur  Erziehung  und 

Bildung  des  gewerblichen  Nachwuchses,  Förde- 
rung der  Lehrlingsheime;  großzügige  Pflege  des 

Fortbildungs-  und  Fachschulwesens  und  Siche- 
rung eines  ausreichenden  Einflusses  des  Hand- 

werks auf  dessen  Ausgestaltung. 
9.  Angemessene  Vertretung  des  Handwerks 

im  Abgeordnetenhause,  in  den  Provinzialland- 
tagen,  den  Kreistagen  und  Gemeindeverwaltungs- körpern. 

III.  Die  Gewerbeförderung. 

Die  handwerkerfreundliche  Gesinnung  der 
Reichsregierung  und  der  Parteien  des  Reichs- 

tages, die  bereits  in  dem  G.  v.  26./VII. 
1897  zum  Ausdruck  kommt,  beherrscht 
immer  mehr  die  gesamte  Gewerbepolitik. 
Diese  verdichtet  sich  zu  einer  Summe  von 

Handlungen,  Anstalten  und  Einrichtungen, 
die  man  unter  dem  Namen  „Gewerbeförde- 

rung" zusammenfaßt.  Der  Begriff  hat  einen 
zwiefachen   Inhalt;  er  deckt  sich   zunächst 

aufbau  der  deutschen  Wirtschaft  nicht  möglich. 
Unter  allen  Umständen  muß  daher  die  Regelung 
der  künftigen  Wirtschaft  die  Lebensfähigkeit 
des  Handwerks  erhalten  und  sichern. 
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mit  dem  der  Gewerbepolitik  überhaupt.  In 
diesem  weitesten  Sinne  umschließt  die  Ge- 

werbeförderung die  Gesamtheit  der  Hand- 
lungen, Anordnungen,  Anstalten  und  Ein- 

richtungen von  öffentlichen  Körperschaften 
zur  Erhaltung  und  Förderung  des  Gewerbes. 
Sie  äußert  sich  teils  durch  die  Gesetzgebung 
mit  der  Verpflichtung  zu  Handlungen  und 
Unterlassungen  in  der  Absicht,  Schädigungen 
des  Gewerbes  zu  verhüten,  unter  Umständen 
mit  Anwendung  von  Zwang:  Gewerbepolizei; 
teils  durch  die  Verwaltung  und  zwar  durch 
die  Begründung  von  Anstalten  und  Einrich- 

tungen, durch  Anordnungen  und  Handlungen, 
die  unmittelbar  das  Gewerbe  zu  fördern  ge- 

eignet sind:  Gewerbepflege.  In  diesem 
engeren  Sinne  als  Ausdruck  der  Verwaltung 
ist  der  Begriff  Gewerbeförderung  heute  all- 

gemein üblich,  also  gleichbedeutend  mit 
Gewerbepflege.  Die  Träger  der  Gewerbe- 

förderung sind  vor  allem  und  hauptsächlich 
der  Staat  und  die  Gemeinde,  aber  auch  die 
Körperschaften  des  Handwerks  wie  Hand- 

werks- und  Gewerbekammern,  Innungen, 
Innungsaiisscliüsse  und   Innungsverbände. 

Eine  planmäßige  Gewerbeförderung  als 
Zweig  der  Gewerbepolitik  ist  nicht  immer 
eine  Aufgabe  des  Staates  gewesen.  Bis  zum 
Beginne  des  vorigen  Jahrhunderts  beschränk- 

ten sich  die  Kegierungen  fast  nur  auf  die 
Gesetzgebung  und  überließen  im  übrigen 
die  Sorge  für  die  Wohlfahrt  des  Handwerks 
hauptsächlich  dessen  eigenen  Körperschaften, 
den  Zünften.  Gänzlich  abhold  jeglicher  Ge- 

werbeförderung war  sogar  die  Zeit  der  völligen 
Gewerbefreiheit,  während  der  man  das 
Schicksal  des  Handwerks  am  besten  beim 
freien  Spiel  der  Kräfte  aufgehoben  wähnte, 
weder  eingeengt  und  geregelt  durch  Gesetze 
noch  beeinflußt  durch  die  Verwaltungstätig- 

keit. Die  neue  Gewerbeförderung  setzt  erst 
mit  dem  Beginn  einer  handwerkerfreund- 

lichen Politik  überhaupt,  also  etwa  seit  1891 
ein.  Wenngleich  seitdem  die  Notwendigkeit 
einer  staatlichen  Gewerbeförderung,  d.  h. 
der  Grundsatz  der  Staatshilfe  allgemein  an- 

erkannt wird,  so  währten  doch  die  Meinungs- 
verschiedenheiten über  den  Umfang  und  das 

Anwendungsgebiet  der  Staatshilfe  noch 
lange.  Einflußreiche  Parteien  hatten  sich  die 
Forderungen  der  zünftlerischen  Handwerker 
zu  eigen  gemacht,  den  Befähigungsnachweis 
und  den  allgemeinen  Innungszwang.  Hier- 

gegen lehnten  sich  andere  Parteien  auf,  die 
das  Handwerk  auf  den  Weg  der  Selbsthilfe 
verwiesen  wissen  wollten.  Erst  das  Hand- 

werkergesetz v.  26./VII.  1897,  auf  das  sich 
eine  Mehrheit  der  beiden  grundsätzlich  von- 

einander abweichenden  Parteiströmungen 
nach  gegenseitigen  Zugeständnissen  schließ- 

lich geeinigt  hatte,  hat  die  Bahn  freigemacht. 
Da  inzwischen  die  Handwerkskammern  ihren 

Einfluß  für  eine  praktische  Politik  geltend 

gemacht  hatten,  war  endlich  der  Boden  reif 
geworden  für  eine  geordnete  und  planmäßige 
Gewerbeförderung,  deren  Entfaltung  früher 
ein  starkes  Hemmnis  hatte  in  den  Kämpfen 
um  die  Gewerbefreiheit  und  besonders  um 

den  Befähigungsnachweis.  In  den  süd- 
deutschen Staaten,  namentlich  in  Württem- 

berg und  Baden,  wo  diese  Kämpfe  lange 
nicht  mit  der  Heftigkeit  wie  in  Norddeutsch- 

land auftraten  —  wegen  der  hier  das  Feld 
beherrschenden  Gewerbevereine  —  hatte 
sich  schon  seit  langem  die  Gewerbeförderung 
angebahnt  und  entwickelt.  Sie  war  getragen 
von  der  Auffassung,  es  sei  weniger  mit  den 
Mitteln  der  Gesetzgebung  als  mit  denen 
einer  unmittelbaren  Fürsorge,  vor  allem  für 
eine  bessere  technische  und  theoretische 
Ausbildung  der  Lehrlinge,  Gesellen  und 
Meister,  das  Handwerk  wirtschaftlich  vor- 

wärts zu  bringen.  Ordnung  und  Plan  in  die 
ersten  Bestrebungen  dieser  Art  dürfte  eine 
Schrift  des  württembergischen  Regierungs- 

rats Dr.  F.  von  Steinbeis  gebracht  haben: 
Die  Elemente  der  Gewerbeförderung,  nach- 

gewiesen an  den  Grundlagen  der  belgischen 
Industrie.  Jedenfalls  hat  die  Schrift  den 

Anstoß  zur  Gewerbeförderung  in  Württem- 
berg und  später  in  den  anderen  Ländern 

gegeben;  man  darf  deshalb  Steinbeis  den 

Vater  der  neuzeitlichen  Gewerbeförderung' 
nennen.  Der  württembergischen  folgt  diu 
badische  und  schließlich  die  österreichische 

Regierung,  die  im  Jahre  1904  den  Hofrat 
Dr.  Exner  nach  Süddeutschland  schickt  und 
dann  unter  dessen  Leitung  eine  großzügige 
Gewerbeförderung  beginnt.  Erst  auf  dem 

Umwege  über  Oesterreich  fängt  die  Gewerbe- 
förderung an  in  Preußen  Fuß  zu  fassen.  Hier 

leitet  sie  der  Bericht  des  Abgeordneten 
Trimborn  im  Abgeordnetenhause  am  5./II. 
1902  über  seine  Studien  in  Oesterreich  ein, 
worauf  er  den  nach  ihm  benannten  Antrag 
stützt,  den  das  Haus  der  Abgeordneten  am 
4./VI.  1902  angenommen  hat.  Der  Antrag 
ersucht  die  Staatsregierung,  eine  planmäßige 
Gewerbeförderung  zu  betreiben  und  zwar 

hauptsächlich  nach  dem  Vorbilde  der  Ge- 
werbeförderungsaktion des  Flandelsmini- 

steriums  in  Oesterreich. 

Die  Gewerbeförderung  gliedert  sich  haupt- 
sächlich in  drei  Zweige:  Meisterkurse,  Ge- 

werbeförderungsanstalten und  Fachbehörden. 
Die  Meisterkurse  sind  gelegentliche  Unter- 
richtsveranstaltungen  von  kürzerer  Dauer 
(2  bis  8  Wochen),  die  keine  das  ganze  Gebiet 
umfassende  Ausbildung  von  Grund  auf 
geben  wollen,  sondern  sich  auf  Teilgebiete 
beschränken.  Darin  unterscheiden  sie  sich 
von  den  Fachschulen.  Die  Kurse  haben  vor 
allem  den  Zweck,  die  Handwerker  mehr  als 
es  die  übliche  Ausbildung  erlaubt,  zu  be- 

fähigen, ihr  Gewerbe  selbständig  zu  betreiben, 
Lücken  aus  ihrer  Lehr-  und  Gesellenzeit  aus- 
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zufüllen,  neue  Handfertigkeiten,  neue  Ar- 
beitsweisen und  Neuerungen  der  Technik 

kennenzulernen,  sowie  sie  in  den  Stand  zu 
setzen,  den  Veränderungen  des  Wirtschafts- 

lebens sich  besser  anzupassen.  Darin  liegt 
ihre  große  Bedeutung  für  die  Gewerbeförde- 

rung, da  sie  berufen  sind,  dem  Handwerker 
zu  helfen,  besser  den  Wettbewerb  mit  dem 
Großbetriebe  auszuhalten  und  überhaupt 
der  dem  Handwerk  ungünstigen  Entwick- 

lung des  Wirtschaftslebens  Widerstand  ent- 
gegenzusetzen. Deshalb  können  sie  zur 

Verbesserung  der  Lage  des  einzelnen  Hand- 
werkers und  damit  zur  Erhaltung  des  Ge- 

samthandwerks wesentlich  beitragen.  Dieser 
Aufgabe  entsprechend  pflegt  man  Meister- 

kurse in  der  Regel  für  die  Gewerbezweige  ein- 
zurichten, die  am  meisten  durch  die  neuzeit- 

liche Entwicklung  der  Wirtschaft  bedrängt 
sind,  namentlich  also  für  Schlosser,  Schreiner, 
Schuhmacher,  Schneider;  außerdem  für 
solche  Gewerbetreibende,  die  am  meisten  von 
den  Veränderungen  der  Arbeitsweise  be- 

rührt werden,  z.  B.  Gas-,  Wasser-  und  Elek- 
troinstallateure und  schließlich  für  solche, 

die  den  Veränderungen  des  Geschmacks 
Rechnung  tragen  müssen,  z.  B.  Dekorateure, 
Tapezierer,  Maler  und  Anstreicher.  Die 
Kurse  berücksichtigen  nicht  nur  die  tech- 

nische sondern  auch  die  geistige  Ausbildung, 
namentlich  die  Vermittlung  kaufmännischer 
Kenntnisse  und  solcher  in  der  Kostenberech- 

nung. Sie  sollen  vor  allem,  daher  der  Name, 
selbständigen  Gewerbetreibenden  zugute 
kommen;  doch  beschränken  sie  sich  in  der 
Regel  nicht  nur  auf  selbständige  Meister, 
sondern  dienen  auch  solchen  Handwerkern, 
die  im  Begriffe  stehen,  sich  selbständig  zu 
machen.  Sie  werden  sogar  mit  Vorliebe  von 
den  angehenden  Handwerkern  besucht,  die 
den  Meisterkursus  zugleich  als  eine  günstige 
Gelegenheit  zur  Vorbereitung  auf  die  Meister- 

prüfung benutzen. 
Träger  der  Meisterkurse  sind  teils  der 

Staat,  teils  der  Staat  gemeinsam  mit  den 
Gemeindeverbänden,  teils  die  Körperschaften 
der  Gewerbetreibenden  wie  Handwerks- 

kammern, häufig  auch  alle  drei  gemeinsam. 
Die  Form  der  Meisterkurse  ist  sehr  verschie- 

den, je  nach  dem  Zweck,  den  sie  haben.  So 
kommen  sie  z.  B.  vor  als  große  Meisterkurse 
von  längerer  mehrwöchiger  Dauer,  die  na- 

mentlich in  Süddeutschland  üblich  sind. 
Sowie  als  kleine  Meisterkurse  von  kürzerer 
Dauer  von  etwa  8  bis  14  Tagen.  Die  Meister- 

kurse gehören  in  den  Bereich  des  gewerb- 
lichen Bildungswesens.  Man  kann  sie  wohl 

als  eine  Fortsetzung  der  Ausbildung  be- 
trachten, wie  sie  die  Fachschulen  geben  (vgl. 

den  Art.  „Gewerblicher  Unterricht"). Die  Meisterkurse  sind  auf  deutschem 
Boden  erblüht,  und  zwar  darf  sich  die  würt- 

tembergische Regierung  rühmen,  die  ersten 

Kurse  eingerichtet  und  so  dem  Bedürfnis 
nach  Weiterbildung  selbständiger  Hand- 

werker Rechnung  getragen  zu  haben.  Die 
Zentralstelle  für  Gewerbe  und  Handel  in 
Stuttgart  veranstaltete  schon  in  den  Jahren 
1849  bis  1856  Wanderkurse  für  Handweber 
von  zweimonatiger  Dauer  zu  dem  Zwecke, 
„den  Uebergang  der  damals  noch  zum  großen 
Teil  in  der  hergebrachten  handwerksmäßigen 
Berufsform  verharrenden  Textilindustrie  zur 
Herstellung  komplizierter,  gemusterter  und 
fassionierter  Stoffe  zu  befördern."  Die  Kurse 
gerieten  bald  zwar  wieder  ins  Stocken,  wurden 
aber  im  Jahre  1894  wieder  aufgenommen 
und  seitdem  weiter  entwickelt.  Sie  sind  in 
Baden  und  Oesterreich  nachgeahmt  worden 
und  von  dort  nach  Preußen  gekommen,  wie 
die  Einrichtungen  der  Gewerbeförderung 
überhaupt. 

Als  Gewerbeförderungsanstalten  be- 
zeichnet man  die  Unternehmungen,  die 

hauptsächlich  dazu  dienen,  den  Handwerkern 
und  Gewerbetreibenden  bei  der  Beschaffung 
von  Kleinkraftmaschinen  und  neuerem  Werk- 

zeug behilflich  zu  sein  und  zwar  durch  tech- 
nische Beratung,  Vorführung  bewährter 

und  erprobter  Maschinen  und  Werkzeuge 
und  die  Vermittlung  bei  der  Anschaffung 
von  Maschinen  und  Werkzeugen  durch  Er- 

leichterung in  der  Zahlungsweise.  Gewerbe- 
förderungsanstalten größeren  Umfanges  mit 

Ausstellungen  von  kleingewerblichen  Ma- 
schinen, Werkzeugen  und  Motoren,  ver- 

bunden mit  einer  fachlichen  Auskunftsstelle 
und  in  der  Regel  mit  den  Meisterkursen  sind 
namentlich  in  Wien  und  nach  diesem  Vor- 

bilde später  in  Hannover,  Münster  i.  W., 
Dortmund,  Osnabrück,  Danzig,  Königsberg 
und  Köln  errichtet  worden.  Die  Gewerbe- 

förderungsanstalten, namentlich  ihre  Ma- 
schinenhallen, haben  sich  jedoch  nicht  zu 

halten  vermocht,  weil  es  auf  die  Dauer  nicht 
möglich  war,  die  Ausstellungen  immer  mit 
den  neuesten  Maschinen  und  Werkzeugen 
zu  versehen,  sie  waren  bald  veraltet  und 
verloren  jegliches  Interesse. 

Von  größerer  Bedeutung  ist  die  Vermitt- 
lung von  Maschinen  und  Werkzeug  an  die 

Handwerker.  Auch  hierfür  bietet  die  Ge- 
werbeförderung in  Oesterreich  das  Vorbild. 

Hier  liefert  jedoch  die  Gewerbeförderungs- 
anstalt Maschinen  und  Werkzeuge  nicht 

unmittelbar  an  die  Handwerker,  sondern  an 
deren  gewerbliche  Vereinigungen  (Genossen- 

schaften), die  sie  dann  gegen  leichte  Be- 
dingungen an  die  Mitglieder  abgeben.  Immer- 

hin ist  es  der  Staat  selbst,  der  die  Vermitt- 
lung und  die  Abgabe  von  Maschinen  und 

Werkzeugen  besorgt,  und  der  sich  der  Be- 
rufsorganisationen nur  als  Zwischenglieder 

bedient.  Einen  anderen  Weg  hat  man  in 
Deutschland  eingeschlagen:  Hier -haben  näm- 

lich die  Gewerbetreibenden  eigens  zum  Zwecke 
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der  Maschinen  und  Werkzeugvermittlung 
Genossenschaften  errichtet,  denen  öffentliche 
Körperschaften,  namentlich  Gemeinden  als 
fördernde  Mitglieder  beitreten.  Sie  stehen 
regelmäßig  in  enger  Verbindung  mit  der  je- 

weiligen Gewerbeförderungsanstalt.  Die 
beiden  bemerkenswertesten  Genossenschaften 
dieser  Art  sind  die  Hessische  Handwerker- 
Zentralgenossenschaft  in  Darmstadt,  ans 
Zweckmäßigkeitsgründen  auf  der  Grund- 

lage einer  Aktiengesellschaft  errichtet,  und  die 

den,  die  sich  ausschließlich  mit  der  Gewerbe- 
förderung und  ihrer  praktischen  Durch- 

führung befassen  und  infolgedessen  sich  ihr 
viel  mehr  hingeben  können.  Steinbeis  be- 

richtet schon  1853  von  dem  Vorhandensein 
einer  solchen  Behörde  in  Belgien,  die 
übrigens  schon  die  französische  Verwaltung 
unter  Napoleon  I.  kannte.  Nach  Steinbeis 
oblag  seinerzeit  die  Fürsorge  für  die  Ge- 

werbetätigkeit in  Belgien  dem  Ministerium 
des  Innern,  das  neben  sieben  anderen  Ab- 

Rheinische  Genossenschaft  für  Handwerk  und  '  teilungen  eine  für  Gewerbewesen  unter  einem 
Industrie  in  Köln.  Beide  Unternehmungen  I  besonderen  Abteilungschef  beherbergte, 

haben  in  der  Hauptsache  dieselben  Aufgaben, '  Später  ist  in  Belgien  (Januar  1905)  zu  dem 
und  zwar  nach  der  Satzung  der  Rheinischen  Zwecke  eine  neue  Behörde  eingesetzt  worden, 
Genossenschaft:  Förderung  des  Handwerks   das    Mittelstandsamt,    das    einen    Teil    des 
und  verwandter  Gewerbebetriebe  durch  Er- 

leichterung a)  der  Beschaffung  der  für  den 
Betrieb  des  Erwerbers  erforderlichen  Kraft- 

maschinen, Arbeitsmaschinen  und  Werk- 
zeuge ; 

Ministeriums  für  Handel  und  öffentliche 

Arbeiten  „offiee  des  metiers  et  negoces" 
bildet.  Sein  Programm  umfaßt  die  Summe 
aller  Mittelstandsprobleme  und  beschäftigt 
sich  in  gleicher  Weise  mit  den  Handwerkern, 

b)  der  Beschaffung  von  Betriebsmateria- ',  den  Kleinhandeltreibenden  und  den  Beamten lien,  wie  Kohlen,  Benzin,  Petroleum; 

c)  der  Beteiligung  von  gewerblichen  Ver- 
einen an  Lieferungen; 

d)  der  Beteiligung  an  vorübergehenden 
Ausstellungen. 

Im  einzelnen  gewährt  die  Genossenschaft 
ihre  Beihilfe  bei  der  Beschaffung  von  Maschi- 

nen und  Werkzeugen  durch  Raterteilung, 
durch   Vermittlung,  durch  Bürgschaftsüber- 

Eine  sehr  gute  Einrichtung  ähnlicher  Art 
besitzt  Oesterreich  seit  1892  in  seinem 
Gewerbeförderungsamte.  Wie  das  belgische 
Mittelstandsamt  ist  die  österreichische  Be- 

hörde die  Zentralisation  von  nacheinander 
entstandenen  Aemtern;  ihre  Selbständigkeit 
besteht  seit  1898.  Die  Zuständigkeit  erstreckt 
sich  nicht  auf  den  Schulunterricht,  der  dem 
Kultusministerium    unterstellt    ist,    umfaßt 

nähme,  durch  Erwerb  der  Kaufpreisforderung  j  aber  alle  anderen  Mittel  für  Fachausbildung, 
des  Verkäufers  und  Kreditgewährung  an  den  die  Wanderkurse,  zeitweiligen  Kurse,  Fort- 
Käufer,  dadurch,  daß  sie  selbst  auf  Antrag  !  bildungsvorträge,  besonders  das  Lehrlings- 
Maschinen   oder   Werkzeuge   anschafft   und   wesen. 
dem  Antragsteller  käuflich  überläßt.  Die  |  Von  den  deutschen  Bundesstaaten  besitzt 
Genossenschaften  haben  mit  großen  Hoff- 1  Württemberg  die  älteste  Fachbehörde  in 
nungen  ihren  Betrieb  begonnen,  doch  hat  I  der  Zentralstelle  für  Gewerbe  und  Handel, 

sich  bald  ein  Stillstand  gezeigt ;  jedenfalls  J  die  dem  Ministerium  des  Innern  untergeord- 
sind  die  Erwartungen,  die  man  bei  ihrer  j  net  ist.  Ihren  Geschäftskreis  umfaßt  heute 
Gründung  gehegt  hatte,  nicht  in  Erfüllung  !  nach  den  Grundbestimmungen  vom  30./XI. 
gegangen,  wobei  man  freilich  die  Störungen 
des  Gewerbewesens  durch  den  Krieg  be- 

rücksichtigen muß.  In  der  Hauptsache  aber 
liegen  die  Hemmungen  darin,  daß  die  Vor- 

teile, die  die  Genossenschaften  bieten  können, 
selten  groß  genug  sind,  um  jeden  Privat- 

handel von  Maschinen  und  Werkzeug  aus- 
zuschalten. Infolgedessen  besteht  ein  starker 

Wettbewerb  zwischen  den  Genossenschaf- 
ten und  den  Händlern,  der  diese  allerdings 

nötigt,  den  Handwerkern  beim  Bezüge  von 
Maschinen  günstige  Bedingungen  zu  stellen. 

Die  wachsende  Bedeutung  der  Gewerbe- 
förderung hat  schließlich  besondere  Fach- 

behörden  eigens  für  diesen  Zweck  veran- 
laßt. Ursprünglich  hatten  wohl  in  allen 

Staaten  die  für  die  Angelegenheiten  des  Ge- 
werbes zuständigen  Ministerien  die  Obliegen- 
heiten der  Gewerbeförderung  zu  besorgen. 

Doch  sind  neben  den  Ministerien  mit  der 

Zeit  wenigstens  in  den  größeren  Staaten  hier- 
für besondere  Fachbehörden  errichtet  wor- 

1900  die  Vorkehrungen  zur  Förderung  der 
Gewerbe  und  des  Handels,  soweit  sie  Auf- 

gabe der  Staatsbehörden  sind. 

Für  die  Angelegenheiten  der  Gewerbe- 
förderung steht  in  Baden  dem  Ministerium 

des  Innern  der  Landesgewerberat  zur  Seite. 
Er  setzt  sich  zusammen  aus  Vertretern  der 

gewerblichen  Körperschaften  und  Vereinen, 
sowie  einer  Anzahl  vom  Ministerium  des 

Innern  ernannter,  auf  dem  Gebiete  des  Ge- 
werbewesens sachverständiger  Personen,  die 

ein  Drittel  der  gewählten  Mitglieder  nicht 

übersteigen  soll.  Schließlich  ist  dem  Mini- 
sterium des  Lmern  noch  eine  besondere  zen- 

trale Mittelbehörde  für  die  Angelegenheiten 
des  gewerblichen  Unterrichts  untergeordnet, 
der  Gewerbeschulrat. 

In  Hessen  liegt  die  Gewerbeförderung 
der  Zentralstelle  für  die  Gewerbe  in  Darm- 

stadt ob.  Sie  untersteht. dem  Ministerium 

des  Inneren,  Abteilung  für  Landwirtschaft 
Handel  und  Gewerbe.    Der  Vorsitzende  der, 
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Zentralstelle  ist  außerordentliches  Mitglied 
dieser  Abteilung.  Die  Zentralstelle  ist  gleich- 

zeitig die  Verwaltungsstelle  des  Landes- 
gewerbevereins. Sie  ist  die  unmittelbare  Auf- 

sichtsbehörde über  alle  mit  dem  Landes- 
gewerbeverein in  Verbindung  stehenden 

Schulen;  unterstützt  wird  sie  hierbei  durch 
den  Gewerbeschulinspektor  und  die  Hand- 

werkerkommission. Zur  Erledigung  wich- 
tigerer Angelegenheiten  steht  ihr  der  Aus 

schuß  des  Landesgewerbevereins  zur  Seite. 
Dem  Vorbilde  der  süddeutschen  Staaten 

ist  Preußen  bald  gefolgt  und  hat,  ent- 
sprechend einem  Beschlüsse  des  Abgeord- 

netenhauses zum  Antrage  Trimborn  durch 
Verordnung  vom  20./III.  1905  ebenfalls  eine 
besondere  Behörde  für  die  Aufgaben  der 
Gewerbeförderung  errichtet:  das  Preußische 
Landesgewerbeamt.  Es  besteht  aus  dem 
eigentlichen  Landesgewerbeamt  und  dem 
ständigen  Beirat,  die  den  Minister  in  der  Ver- 

waltung des  gewerblichen  Unterrichtswesens 
und  der  Gewerbeförderung  zu  unterstützen 
berufen  sind.  Das  Landesgewerbeamt  ist  eine 
dem  Minister  für  Handel  und  Gewerbe  un- 

mittelbar unterstellte  Kollegialbehörde.  Es 
besteht  aus  einem  Vorsitzenden,  seinen  Stell- 

vertretern sowie  den  ordentlichen  und  außer- 
ordentlichen Mitgliedern. 

Das  Landesgewerbeamt  hat  innerhalb  der 
vom  Minister  für  Handel  und  Gewerbe  fest- 

zustellenden Grenzen  und  nach  den  von  ihm 
zu  treffenden  Bestimmungen: 

1.  an  der  Aufsicht  über  das  gewerbliche 
Unterrichtswesen  und  über  die  der  Gewerbe- 

förderung dienenden  Einrichtungen  teilzu- 
nehmen; 

2.  über  die  Entwicklung  des  gewerblichen 
Unterrichtswesens  und  der  Gewerbeförderung 
Verwaltungsberichte  zu  erstatten; 

3.  die  im  Inland  und  Ausland  erscheinen- 
den, das  gewerbliche  Unterrichtswesen  und 

die  Gewerbeförderung  betreffenden  Ver- 
öffentlichungen zu  sammeln  und  systema- 

tisch zu  ordnen; 
4.  in  den  das  gewerbliche  Unterrichts- 

wesen und  die  Gewerbeförderung  betreffen- 
den Angelegenheiten  den  Minister  technisch 

zu  beraten. 
Den  Vorsitz  im  ständigen  Beirat  führt 

der  Vorsitzende  des  Landesgewerbeamts  oder 
sein  Stellvertreter,  sofern  der  Minister  nicht 
selbst  den  Vorsitz  übernimmt  oder  einen 
Vertreter  damit  beauftragt. 

Bayern  hat  seit  dem  10./I.  1907  eben- 
falls seine  Zentralstelle  als  Beirat  für  wich- 
tige volkswirtschaftliche  und  soziale  Ange- 

legenheiten mit  drei  selbständigen  Abtei- 
lungen für  Industrie  und  Handel,  Handwerk 

und  Gewerbe  sowie  für  Arbeiterschutz  und 

Arbeiterwohlt'ahrt.  Der  Wirkungskreis  der 
Abteilung  für  Handwerk  und  Gewerbe  um- 

faßt die  Hebung  und  Förderung  des  Hand- 

werks und  Gewerbes,  namentlich  durch 
tüchtige  Ausbildung  der  Lehrlinge  und  Ge- 

sellen, Fortbildung  der  Handwerksmeister 
in  Meisterkursen,  Pflege  des  gewerblichen 
Genossenschaftswesens  und  Anregung  son- 

stiger, dem  Handwerks-  und  Gewerbe- 
stande dienlicher  Einrichtungen  und  Ver- 

anstaltungen (Ausstellungen  von  kleinge- 
werblichen Kraft-  und  Arbeitsmaschinen, 

Werkzeugen  usw.).  Die  Handwerkskammern 
sind  zur  Mitarbeit  tunlichst  heranzuziehen. 
Jede  der  drei  Abteilungen  hat  die  ihr  zu- 

gewiesenen Aufgaben  selbständig  und  unab- 
hängig von  den  anderen  Abteilungen  zu  er- füllen. 

Alle  diese  Fachbehörden  sind  im  Gegen- 
satze zu  den  Ministerien  nach  dem  Grund- 
satze des  Kollegialsystems  eingerichtet,  wo- 
durch eine  größere  Vielgestaltigkeit  erreicht 

wird,  was  im  Interesse  der  großen  Verschie- 
denartigkeit der  gewerblichen  Verhältnisse 

nur  erwünscht  sein 'muß.  Da  die  staatliche 
Gewerbeförderung  weit  entfernt  davon  ist, 
die  gewerbliche  Bevölkerung  zu  bevormunden 
—  sie  will  nur  in  unmittelbare  Berührung  mit 
ihr  treten,  ihre  Bedürfnisse  kennenlernen 
und  danach  die  Einrichtungen  und  Anstalten 
schaffen,  die  die  Voraussetzung  sind  für  eine 
gedeihliche  Entwicklung  des  Gewerbes  — 
sind  die  Aemter  in  allen  Staaten  nicht  nur 
mit  Beamten  besetzt,  sondern  es  sind  ihnen 
teils  gewählte,  teils  amtlich  berufene  Ver- 

treter des  Gewerbestandes  beigesellt.  Diese 
sind  besonders  berufen  und  geeignet,  die 
engste  Verbindung  mit  dem  Gewerbe  herzu- 

stellen und  aufrechtzuerhalten.  So  wird 
das,  was  man  Gewerbepolitik  vom  ,, grünen 

Tische"  nennen  könnte,  durch  die  Mitwir- 
kung von  Personen,  die  selbst  im  Gewerbe 

stehen,  am  besten  vermieden. 
Die  Tätigkeit  der  Aemter  erstreckt  sich 

u.  a.  teils  auf  die  Gewerbeförderung  und  das 
gewerbliche  Unterrichtswesen,  teils  sind  für 
beide  Tätigkeitsgebiete  besondere  Aemter, 
wie  z.  B.  in  Baden,  errichtet.  Die  Wirksam- 

keit der  Aemter  ist  ebenfalls  eine  oft  wesent- 
lich verschiedene.  Ist  z.  B.  das  Preußische 

Landesgewerbeamt  mehr  eine  beratende  Be- 
hörde, so  haben  die  Zentralstellen  in  Würt- 

temberg und  in  Oesterreich  außerdem  noch 
weitergehende  Aufgaben:  sie  sind  in  außer- 

ordentlich großem  Umfange  selbst  Träger 
der  Gewerbeförderung,  veranstalten  Meister- 

kurse, Ausstellungen  und  lösen  die  übrigen 
Aufgaben  der  Gewerbeförderung.  Das  dürfte 
wohl  daraus  zu  erklären  sein,  daß  in  Würt- 

temberg die  Errichtung  der  Zentralstelle 
zeitlich  dem  Beginne  der  neueren  Gewerbe- 

förderungseinrichtungen vorhergegangen  ist 
und  von  Anfang  an  z.  B.  die  Meisterkurse 
selbst  veranstaltet  hat,  wogegen  in  Preußen 
die  Errichtung  des  Landesgewerbeamts  erst 
eine    Folge    der    Gewerbeförderungsbestre- 
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bungen  ist.  Hier  waren  schon  Meisterkurse 
eingerichtet  und  zwar  von  eigens  zu  diesem 
Zwecke  allerdings  reichlich  mit  Staatsmitteln 
unterhaltenen  selbständigen  Anstalten,  ehe 
das  Landesgewerbeamt  ins  Leben  trat.  Die 
Selbständigkeit  der  Meisterkursveranstal- 

tungen und  der  sogenannten  Gewerbeförde- 
rungsanstalten ist  aufrechterhalten  worden, 

wobei  freilich  alle  diese  Einrichtungen  mehr 
oder  weniger  schon  wegen  der  Mittelbeschaf- 

fung von  der  Landeszentralbehörde  abhängig 
sind.  Doch  ist  der  Staat  oder  das  Landes- 

gewerbeamt in  der  Regel  nicht  selbst  Träger 
der  Anstalt,  sondern  teils  die  jeweilige  Stadt- 

verwaltung, teils  die  Handwerkskammer,  teils 
andere  Organisationen.  Also  auch  hier  durch- 

aus keine  zu  weit  reichende  Einwirkung  der 
Staatsgewalt,  die  sich  mehr  auf  die  Anregung 
und  die  allgemeine  Förderung  der  Bestre- 

bungen beschränkt. 
Ueberall,  wo  man  solche  Zentralstellen 

der  Gewerbeförderung  errichtet  hat,  haben 
sie  eine  vielseitige  Tätigkeit  entwickelt  und 
das  Gewerbe  reich  befruchtet.  Es  ist  erfreu- 

lich, hierin  besonders  die  deutschen  Staaten 
an  der  Spitze  zu  sehen. 
'■Literatur:  Für  die  Handwerkerbewegung  im 

Jahre  18/,8ji9  kommen  in  Betracht-  die  Proto- 
kolle der  Deutschen  Nationalversammlung  und 

der  Jlandwerkcrtage,  die  Verhandlungen  über 
die  Beratungen  des  Entwurfs  einer  Verordnung 
zur  Ergänzung  der  allgemeinen  Gewerbeordnung 
vom  17. — SO.  VII.  JS49,  die  zahlreichen  Denk- 

schriften und  Petitionen.  Eine  maßgebende  zu- 
sammenhängende Darstellung  der  ganzen  Be 

wegung  ist  noch  nicht  veröffentlicht.  Das  We- 
sentliche enthält  jedoch  E.  F.  Goldschmidt, 

Die  deutsche  Handwerkerbewegimg  bis  zum 
Siege  der  Geioerbefreiheit,  München  1916.  — 
Außerdem  kommen  in  Betracht:  Boehmert, 
Freiheit  der  Aibeit,  Bremen  1858.  —  Karl 
Braun,  Für  Geioerbefreiheit  und  Freizügigkeil, 
Freibiug  1860.  —  \V.  E.  Biermann,  Karl 
Georg  Winkelblech,  1909  —  Mascher,  Das 
deutsche  Gewerbewesen,  Potsdam  1866.  — 
Schmoller,  Zur  Geschichte  des  deutschen  Klein- 

gewerbes, Halle  1870.  —  Uebcr  die  weitere  Be- 
wegung unterrichten  die  Verhandlungen  der  ver- 

schiedenen Handwerkertage,  außerdem  Bober  tag, 
Die  Ilandwerkerfrage  im  Jahie  18ö6,  Bernstadt 
18ä0.  —  Eng,  Jäger,  Die  Handwerkerfrage, 
Berlin  18S7.  —  lieber  das  Handweik  der  neueren 
Zeit  im  allgemeinen  und  zur  Handwerkerfrage 
überhäuft  vgl. :  Hugo  Böttger,  Das  Programm 
der  Handwerker,  Braunschweig  1893.  —  Der- 

selbe, Geschichte  und  Kritik  des  neuen  Hand- 
werkergesetzes  vom  26  I  VII.  1897,  Leipzig  1898. 

—  E.  Bouveret,  Die  Selbsthilfe  des  deutschen 
Handwerks  und  Gewerbes,  Frankfurt  1919.  — 
Bannenberg,    Das   deutsche    Handwerk  1872. 

—  A.  Engel,  Handwerkerfi  agen,  M.- Gladbach. 
—  J.  Goltstein,  Die  Geweibefreiheit.  — 
A.  Grunenberg,  Förderung  des  Handweiks  in 
Oesterreich,  1902.  —  Thilo  Hamjtke,  Der 
-Befähigungtnachtveis  im  Handweik,  Jena  1892. 
—  Derselbe,  Handwerker-  oder  Gewerbekam- 

mern,   Jena    1893.     —     Bernhard    Harms, 

Ist  das  deutsche  Handwerk  konkurrenzfähig* 
1900  —  F.  Hoffmann,  Die  Organisation 
des  Handwerks,  18^7.  —  F.  C.  Haber,  Zur 
Handwerkerfrage,  1896.  —  W.  Hitze,  Schutz 

dem  Handwerk,  1883.  —  W.  Kuhlemann,  ' 
Das  Kleingewerbe  1895.  —  H.  Lambrechts, 
le  probleme  sociale  de  la  petile  bonrge.oisic. 
Brux.  1892.  —  Derselbe,  Die  Konkurrenzfähig, 
keit  des  Handwerks,  Düsseldorf  1910.  —  H.  Lüb- 
berlng,  Berufsständische  Gemeinschaftsarbeit 
in  rheinisch-westfälischen  Handwerk,  M.-Glad- 
bach  1919.  —  W.  Peters,  Die  Gewrb'förde- 
rung  in  Preußen,  Jent  1916.  —  H.  Röhl,  Bei- 

träge zur  preuß.  Handwerkerpolitik  19D0.  — 
K.  v.  Rnhrscheidt,  Vom  Zunftzwang  zur  Ge- 

werbefreiheit. —  W.  Röscher,  National  Oekono- 
mik  des  Gewerbefleißes,  und  Handels,  8.  Aufl., 
bearb.  von  Stie.da,  Stuttgart  und  Berlin  1913  u. 
1917.  —  F.  v.  Steinbels,  Die  Elemente 
der  Gewerbeförderung,  Frankfurt  1853.  — 
IV.  Stleda,  Ein  Landeigewerbeumt  für  das 
Königreich  Sachsen,  Leipzig  1907.  —  Derselbe, 
Die  Entwicklungsmöglichkeit  des  deutschen 
Hand/werk»  in  „Die  deutsche  Fortbildungsschule" 
Jahrg.  17,  Nr.  21  und  22  (1908).  —  Derselbe,  Der 
Befähigungsnachweis,  Leipzig  1895.  —  Der- 

selbe, Die  Lebensfähigkeit  des  deutschen  Hand- 
werks, Rostock  1897.  —  Derselbe,  Art.  „Hand- 

werk" in  den  fr  üheren  Auf  I  agen  dieses  Handwörter- 
buches. —  O.  Thyssen,  Beiträge  zur  Geschichte 

des  Handwerks  in  Preußen,  Tübingen  1901.  — 
Waentig,  Gewerbliche  Mittelstandspolitik  1898. 
—  «/.  IVernicke,  Kapitalismus  und  Mittel- 
Standspolitik,  Jena  1907.  —  J.  Wilden,  Neue 
Wege  der  Gewerbeförderung,  München  und  Leipzig 
1913.  —  Derselbe,  Handwerk  und  Industrie, 
Berlin  1912.  —  Derselbe,  Zur  wirtschaftlichen 
Förderung  des  Handwerks,  Krefeld  1914-  — 
Derselbe,  Preisvereinbarungen  im  Handwerk 

in  „Kartell-Rundschau",  Düsseldorf  1911.  — 
Derselbe,  Zur  Preisregelung  im  Handwerk, 
ebendort  1912.  —  Derselbe,  Krieg  und  Hand- 

werk, Krefeld  1915.  —  Derselbe,  Mittelstands.- 
fürsorge,  Kommunales  Jahrbuch,  Jena  1919. 

Dr.  J.    Wilden. 

Handwerkskammern 
s.  Gewerbekaininern. 

Hanse. 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften,    i.  Aufl.    Bd.  V. 

Als  Hanse  bezeichnet  der  übliche  Sprach- 
gebrauch eine  vom  13.  bis  ins  17.  Jahrh. 

bestehende  Vereinigung  niederdeutscher 
Küsten-und  Binnenstädte,  zusammengetreten 
zum  gemeinsamen  Schutze  ihres  Handels. 
Lübeck,  Bremen,  Hamburg  (so  die  alte 
hansische  Rangordnung)  führen  noch  heute 
amtlich  den  Titel  „freie  Reichs-  und  Hanse- 

städte" und  bewahrten  über  den  Bestand 
des  alten  hansischen  Bundes  hinaus  (hanse- 

atisch ist  eine  durchaus  moderne,  der  Lati- 
nisierung entspringende  Bezeichnung)  einen 10 
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gewissen  gemeinsamen  Besitz,  der  erst  mit 

der  Veiäußerung  des  „Stahlhofes"  in  London 
(1853)  und  des  „Hauses  der  Osterlinge"  in 
Antwerpen  (1863)  verschwand.  Was  sie  in 

neuerer  Zeit  an  gemeinsamen  „hanseatischen" 
Institutionen  besessen  haben  (Gericht,  di- 

plomatische Vertretung)  verdankt  nachhan- 
sischer Zeit  seine  Entstehung. 

Die  Zugehörigkeit  zur  Hanse  läßt  sich 
nicht  mit  einer  kurzen  Wendung  klarstellen; 
sie  deckt  sich  weder  mit  der  Zugehörigkeit 
zum  Deutschen  Reich,  noch  zur  niederdeut- 

schen Zunge,  noch  mit  der  Lage  an  oder 
nahe  den  deutschen  Küsten.  Ihr  einziges 
durchgreifendes  Meikmal  besteht  in  der 
Teilnahme  an  den  Rechten  des  deutschen 

I  Kaufmanns  im  Auslände.  Niemals  hat  sich 
j  hansische  Zugehörigkeit  westlich  über  die 
I  SüYersee  hinaus  erstreckt.  Die  Städte  der 
Grafschaften  Holland,  Seeland,  Flandern, 
durch  Volksart  und  Nahrungszweige  dem 
hansischen  Gebiete  nahestehend,  haben  ge- 

legentlich wohl  in  Bürdnissen  mit  der  Hanse 
gestanden,  sind  aber  nie  ihre  Genossen  ge- 

wesen. In  Geldern,  Utrecht,  Friesland  zählte 
sie  dagegen  zahlreiche  Glieder;  an  der  Maas 
ist  das  französisch  sprechende  Dinant  im 
Lülticher  Lande  die  südlichste  Hansestadt,  am 
Rhein  wahrscheinlich  Andernach.  Nach  Nord- 

osten ist  der  äußerste  Posten  Reval,  nach  Süd- 
osten sind  es  Krakau,  Breslau, Halle.  Den  Harz 

hat  die  Hanse  binnenwärts  nie  überschritten; 
an  der  Leine  reicht  sie  bis  Göttingen,  an 
der  Weser  bis  Höxter.  Die  gegen  Ende  des 
Mittelalters  behufs  einer  einzuführenden 

Taxe  zusammengestellten  Listen  von  Hanse- 
städten sind  insofern  irreführend,  als  sie  die 

Vorstellung  bestäiken,  daß  allein  Städtebe- 
wohner hanseberechtigt  gewesen  seien.  Auf 

den  Tagfahrten  erscheinen  allerdings  fast 
nur  Städte  vertreten,  und  nur  die  auf  den 
Listen  verzeichneten  sind  zu  den  Tagen  ge- 

laden worden,  aber  andererseits  haben  doch 
auch  Bewohner  des  flachen  Landes  Anteil 
gehabt  an  den  hansischen  Rechten,  beson- 

ders in  der  fiüheren  Zeit.  Sicher  nach- 
weisbar für  verschiedene  Perioden  ist  das 

für  Westfalen,  für  einzelne  Jahrhunderte  für 
die  Gebiete  des  deutschen  Ordens,  den 
Niederrhein,  Pommern  usw.  Aus  der  offi- 

ziellen Liste  lassen  sich  gut  90  Hansestädte 
zusammenstellen.  Die  Zahl  der  Orte,  die  sich 
gelegentlich  in  Beziehungen  zur  Hanse  nach- 

weisen lassen,  ist  aber  erheblich  höher. 
W.  Stein  hat  sie  (Hans.  Geschbl.  1914/15) 
auf  insgesamt  164  berechnet.  Das  Jahr  an- 

geben zu  wollen,  wann  eine  einzelne  Stadt 
in  die  Hanse  ein-  bzw.  aus  ihr  ausgetreten 
ist  (Bädekers  Reisebücher  machen  häufig 
solche  Angaben),  ist  —  bis  auf  ganz  ver- 

einzelte Fälle  —  ein  Unding. 
Ebensowenig  wie  die  Zusammensetzung 

des  hansischen   Bundes   sich   für  jede   be- 

liebige Zeit  mit  voller  Sicherheit  ermitteln 
läßt,  ebensowenig  kann  man  seine  Ent- 

stehung zeitlich  genau  festlegen.  Das  Wort 
Hanse,  urspiünglich  eine  Vereinigung,  eine 
Genossenschaft  bedeutend,  besonders  zu 
kaufmännischen  Zwecken,dann  auch  die  für 
die  Mitgliedschaft  zu  zahlende  Abgabe,  wird 
für  die  Gesamtheit  der  Städte  erst  um  die 
Mitte  des  14.  Jahrh.  gebraucht.  Früher  er- 

scheinen die  gemeinsamen  Interessen  ver- 
einigt im  „gemeinen  Kaufmann  (communis 

mercator)"  mit  oder  ohne  den  Zusatz  „deut- 
scher Nation",  und  diese  Bezeichnung  ist 

auch  neben  dem  Namen  „Hanse"  in  voller 
Kraft  geblieben,  so  lange  der  Bund  gedauert 
hat.  Im  Zusammenschließen  deutscher 
Kaufleute  im  Auslande  hat  man  auch  den 
Keim  der  Hanse  zu  erblicken.  Ein  solches 
Zusammenschließen  fand  statt,  längst  be- 

vor die  Städte  daheim  sich  einander  näherten; 
es  reicht  ins  12.,  ja  11.  Jahrh.  zuiück,  in 

eine  Zeit, ""wo  der  Kaufmann  seine  Stütze 
gegen  das  Ausland  noch  nicht  in  städtischen, 
sondern  in  Landes-  und  Territorialgewalten 
zu  suchen  hatte.  Von  besonderer  Bedeutung 
ist  die  Genossenschaft  der  deutschen  Kauf- 

leute auf  Gotland  geworden,  indem  sie  zu- 
erst Angehörige  der  verschiedensten  nieder- 

deutschen Gebiete  in  sich  vereinigte.  Mit 
der  wachsenden  Bedeutung  der  Städte,  wie 
sie  in  Niederdeutschland  besonders  nach 
der  Zerti  ümmerung  der  Macht  Heinrichs 
des  Löwen  hervortrat,  mußten  diese  auch 
einen  stäikeren  Einfluß  auf  ihre  Ange- 

hörigen im  Auslande  gewinnen.  Doch  haben 
selbst  Lübeck  und  Hamburg  noch  in  der 
2.  Hälfte  des  13.  Jahrh.  sich  in  ihren  Be- 

ziehungen zu  außei deutschen  Mächten  mit 
Vorliebe  der  Vermittlung  und  Unterstützung 
benachbarter  und  befreundeter  Territorial- 

herren bedient.  Von  besonderer  Bedeutung 
ist  das  überaus  rasche  Emporsteigen  des  so 
günstig  gelegenen  Lübeck  geworden.  Noch 
im  Laufe  des  13.  Jahrh.  tritt  es  in  eine  ge- 

wisse Leitung  der  gemeinstädtischen  Han- 
delsinteressen ein  und  erscheint  als  die  Füh- 

rerin aller  derjenigen  niederdeutschen  Städte, 
für  welche  die  Stellung  des  deutschen  Kauf- 

manns im  Auslande,  überhaupt  der  gesicherte 
Handelsveikehr  dort,  von  Bedeutung  war. 
Gefördert  wurde  der  Zusammenschluß  durch 
die  mancherlei  Vertiäge,  Einungen,  Bünd- 

nisse, die  seit  der  Regierung  Friedrichs  II. 
unter  deutschen  Städten  geschlossen  wurden, 
unter  denen  man  von  alters  her  dem  1241  ) 

geschlossenen  ersten  Bündnis  zwischen  Lü-/| 
beck  und  Hamburg  eine  besondere  Bedeu-^j 
tung  zugeschrieben,  es  häufig  als  die  Grün- 

dung der  Hanse  bezeichnet  hat.  Wichtiger 
ist  doch  die  Verbindung  geworden,  die  seit 
den  letzten  Jahrzehnten  des  13.  Jahrh.  unter 

den  6  sog.  Wendischen  Städten  (auch  sla- 
wische, Seestädte,  civitates  maritimae    ge- 
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nannt:  Lübeck,  Rostock,  Stralsund,  Wismar, 
Hamburg,  Lüneburg)  ei  kennbar  wird;  sie  ist 
fast  während  des  ganzen  Bestehens  der 
Hanse  ihr  Kern  geblieben. 

Niemals  hat  sich  die  Hanse  zu  einem 
festen,  auf  Statuten  begiüi.deten  Bund  ent- 

wickelt, niemals  eine  gemeinsame  Wehrver- 
fassung gehabt,  ja  nie  einen  Krieg  geführt, 

an  dem  alle  Mitflieder  handelnd  beledigt  ge- 
wesen wären.  Zu  kriegerischem  Vorgehen 

entschlossen  sich  fast  stets  nur  die  an  den 
gefährdeten  Literessen  zurächst  beteiligten 
Genossen  und  trafen  dann  besondere  Ver- 
einbaiungen.  Die  Angelegenheiten  des 
Bundes  wurden  auf  Tae fahrten  beraten,  die 
aber  nur  selten  allgemeine  Hansetage  waren. 
Es  sind  Jahrzehnte  hingegangen  ohne  einen 
solchen,  während  andererseits  nur  ganz 
wenige  Jahre  einen  wiederholten  Hansetag 
aufzuweisen  haben.  Versammlungen  land- 

schaftlichen oder  territorialen  Charakters 
waren  dagegen  häufig,  vor  allen  Dingen  solche 
der  Wendischen  Städte.  Ueberhaupt  hat  die 
landschaftliche  Zusammengehörigkeit,  die 
vielfach  einen  rein  territorialen  Charakter 

annimmt  (overijsselsche,  geldernsche,  kle- 
vesche,  mäikische  Städte  usw.),  während  des 
ganzen  Bestehens  der  Hanse  für  die  Organi- 

sation derselben  eine  tiefgreifende  Bedeutung 
bewahrt.  Neben  ihr  besteht  in  der  älteren 

Zeit  die  Drittelung,  deren  Ursprung  wahr- 
scheinlich in  der  Organisation  des  Kaufmanns 

außerhalb  Deutschlands  zu  suchen  ist,  seit 
dem  16.  Jahrh.  die  ziemlich  äußerliche  Quar- 

tiereinteilung. Die  größte  Bedeutung  hatte 
für  die  Organisation  der  Hanse  die  Kölner 
Konföderation  von  1367,  die  für  dfe  nächst- 

folgenden Jahre  einen  festeren  Zusammen- 
halt schuf,  als  er  je  vorher  oder  nachher 

wieder  bestanden  hat.  Gegen  Ende  des 
15.  Jahrh.  versuchte  man  durch  eine  Ma- 

trikel eine  gewisse  Beitragspflicht  für  alle 
Mitglieder  verbindlich  zu  machen;  zur  vollen 
Durchführung  ist  diese  Maßregel  doch  nie 
gelangt,  und  vor  allem  hat  sie  nicht,  was  ihr 
Hauptzweck  war,  regelrecht  verteilte  kriege- 

rische Leistungen  zu  gegenseitiger  Unter- 
stützung erzwingen  können.  Stets  ist  Lübeck 

als  Haupt-  und  Vorort  der  Hanse  betrachtet 
worden,  wenn  auch  diese  Stellung  nicht  alle- 

zeit unangefochten  blieb.  Lübeck  führte  den 
Vorsitz  auf  den  Tagfahrten,  die  am  häufigsten 
in  seinen  Mauern  gehalten  wurden,  bewahrte 
die  hansischen  Privilegien  und  führte  die 
Korrespondenz  des  Bundes. 

Der  Hansebund  ist  niemals  formell  auf- 
gelöst worden.  Die  letzte  von  mehr  als  den 

heutigen  drei  Hansestädten  besandte  Tag- 
fahrt fand  1669  statt,  nachdem  allerdings  in 

ziemlich  4CT  Jahren  keine  Versammlung  zu- 
sammengetreten war.  Man  könnte  den 

Niedergang  des  Bundes  am  besten  als  ein 
Zerbröckeln    bezeichnen.       Die    wachsende 

Macht  der  Landesherren  schnitt  ihm  zahl- 
reiche Glieder  ab,  die  angewiesen  wurden, 

die  Vertretung  ihrer  Interessen  beim  Terri- 
torialherrn  zu  suchen.  Die  Hansestädte 
waren  mit  wenigen  Ausnahmen  Land-,  nicht 
Reichssl ädte  und  von  diesen  nur  wenige 
(Hamburg,  Bremen,  Braunschweig,  Magde- 

burg, Danzig)  mächtig  genug,  sich  ihren 
Landesherren  längere  Zeit  mit  Erfolg  zu  wider- 
setzen.  Die  Abbröckelung  begann  mit  der 
Loslösung  der  märkischen  Städte  durch  Kur- 

fürst Friedrich  11.1442.  Das  Sinken  derOi  dens- 
macht  im  Osten  im  15.,  mehr  noch  das  Empor- 

wachsen der  niederländischen  Selbständig- 
keit im  Westen  im  16.  Jahrh.,  das  die  ge- 

samten _  friesisch-süderseeisch-geldernschen 
Glieder  in  einen  neuen  Kreis  zog,  lockerten 
den  Bund.  Entscheidend  wurde  aber  die 
Tatsache,  daß  die  Bedeutung  des  nord- 

deutschen Außenhandels  mit  dem  16.  Jahrh. 
rasch  und  rascher  zu  sinken  begann,  die 
deutsche  Flagge  auf  den  nördlichen  Meeren, 
der  deutsche  Kaufmann  in  den  nordeuro- 

päischen Handelsplätzen  mehr  und  mehr  in 
eine  untergeordnete  Stellung  gedrängt  wurde. 

Die  Hanse  war  im  Veikehrsleben  Nord- 
europas groß  geworden.  Die  Bedeutung 

Lübecks,  Hamburgs,  der  Wendischen  Städte 
für  das  Empoi  kommen  der  Harse,  ihre 
Stellung  in  dieser  beruhen  auf  der  Tatsache, 
daß  ihre  geographische  Lage  den  Austausch 
der  Handelsprodukte  West-  und  Nordost- 

europas in  ihre  Hand  legte.  Zu  einer  Zeit, 
wo  man  eine  Fahrt  übers  offene  Meer  nur 
ungern  unternahm,  zumal  die  Fahrt  durch 
die  schwierigen  Gewässer  zwischen  Ost- 
und  „Westsee"  aus  mehr  als  einem  Grunde 
scheute,  mußte  der  südwestliche  Winkel  der 
Ostsee,  der  der  unteren  Elbe  und  damit 
dem  Ausgangspunkte  der  üblichen  Nordsee- 
Wattenfahrt  so  nahe  lag,  für  alle  Waren, 
die  aus  den  Küstengebieten  des  Baltischen 
Meeres  kamen,  der  natürliche  Sammelplatz 
sein,  andererseits  auch  der  natürliche  Ein- 

schiffungspunkt für  den  Verkehr  und  be- 
sonders für  die  Kolonisation,  die  aus  den 

niederländischen  und  rheinisch-westfälischen 
Gebieten  die  Richtung  auf  die  östlichen 
Gestade  dieses  Meeres  nahmen.  Brügge  im 
Westen,  Nowgorod  im  Osten  waren  die 

Hauptzentren  "dieses  Austausches  und  daher fiüh  Sitze  hansischer  Niederlassungen  (Kon- 
tore). Salz  und  Weine  Westfrankreichs.  die 

flandrischen  Tuche,  alle  die  mannigfaltigen 
Erzeugnisse  der  höheren  Kultur  und  des 
günstigeren  Klimas  des  Westens  und  Sü 

bildeten  einerseits,  Wachs,  Pelzwerk,  schwe- 
dische Erze,  überhaupt  die  Rohprodukte  des 

Nordostens  andererseits  die  Haupt; 
stände  dieses  Veikehrs.  Gemehrt  wurde 
derselbe  durch  die  Ausbeute  der  Lüneburger 

Salzlager.  Die  Entwicklung  der  Nautik  und 
der  friesische  Wagemut  zur  See  führten  mit 

10* 
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dem  ablaufenden  13.  Jahrh.  zur  direkten 
Nordostseefahrt,  die  zunächst  in  der  Mitte 
des  Weges,  an  der  südwestlichen  haken- 

förmigen Spitze  von  Schonen,  auf  dem  Insel- 
kern von  Skanör  und  Falsterbo,  einen  Um- 

schlagplatz suchte.  Die  vorliegenden  Ge- 
wässer waren  ohnehin  wegen  ihres  Reichtums 

an  Heringen  im  Spätsommer  ein  Sammel- 
punkt zahlloser  dänischer  und  einzelner 

deutscher  Fischer,  und  als  nun  jener  Um- 
tausch sich  dort  hinzog  und  den  ohnehin 

stattfindenden  starken  Handel  mit  den  Pro- 
dukten des  Fischfangs  und  den  Zufuhren 

der  Bauern  noch  steigerte,  wurde  diese  öde, 
kleine  Halbinsel  durch  Jahrhunderte  für  die 
genannte  Jahreszeit  einer  der  belebtesten 
Verkehrsplätze  Europas.  Obgleich  die  di- 

rekte Fahrt,  besonders  seitdem  sich  wesent- 
lich die  Holländer  in  ihr  festgesetzt  hatten, 

mehr  und  mehr  in  Aufnahme  kam,  be- 
hauptete der  Handelsweg  Trave-Niederelbe 

doch  neben  ihr  seine  Bedeutung  bis  tief 
ins  16.  Jahrh.  und  hat  auch  in  den  un- 

günstigsten Zeiten  nicht  völlig  öde  gelegt 
werden  können  (noch  vor  dem  Kriege  nahmen 
gewisse  Waren  den  Weg  von  Petersburg  nach 
London  über  Lübeck!).  Der  Nordostseekanal 
hat  dieser  Gunst  der  geographischen  Ver 
hältnisse  ihre  alte  Bedeutung  schon  zum  Teil 
zurückgegeben,  und  man  konnte  vor  dem 
Kriege  hoffen,  daß  er  das  fernerhin  in  stei- 

gendem Maße  tun  werde.  In  der  Ausnutzung 
dieses  Weges  und  in  der  damit  verbundenen 
Beherrschung  des  Ostseehandels  hat  während 
des  ganzen  Bestehens  der  Hanse  der  Haupt- 

faktor ihrer  Macht  und  Größe  gelegen. 
Auf  dieser  Grundlage  emporgewachsen 

hat  sie  auf  allen  nordeuropäischen  Verkehrs- 
gebieten eine  achtbare,  jagebietende  Stellung 

zu  erringen  vermocht.  Sie  bemächtigte  sich 
im  Laufe  des  14.  Jahrh.  nicht  nur  der 

schonenschen,  sondern  auch  der  norwe- 
gischen Fischerei  und  versorgte  mit  den  Er- 

trägen derselben  den  Westen  wie  den  Osten. 
Um  die  Ausbeutung  der  Meere  um  Island 
rang  sie  mit  den  Engländern.  Ihre  Flotten 
erschienen,  hunderte  von  Segeln  stark,  an 
den  französischen  Westküsten  und  versorgten 
nicht  nur  die  Heimat,  die  Skandinavier  und 
nördlichen  Slawen  mit  den  Erzeugnissen 
jener  Gebiete,  sondern  vermittelten  auch  deren 
Warenaustausch  mit  England.  Die  rhei- 

nischen Kaufleuto  brachten  diesem  Lande 

ihre  Weine,  Eisen-  und  Seidenfabrikate  und 
führten  englische  Wolle  und  Tuche  hinüber 
nach  Flandern  und  Deutschland.  Ein  großer 
Teil  des  Handels  mit  englischen  und  fremden 
Waren  nach  und  aus  englischen  Häfen  wurde 
durch  Hansen  vermittelt,  während  anderer- 

seits die  Engländer,  abgesehen  vom  Danziger 
Getreide-  und  Holzhandel,  in  den  hansischen 
Häfen  wenig  in  Betracht  kamen.  Eine  ähn- 

liche, wenn  auch  nicht  ganz  so  überlegene 

Stellung  gewann  die  Hanse  gegenüber  dem 
flandrisch-brabantischen  Handel.  Getreide, 
die  Produkte  der  Waldwirtschaft  und  des  Berg- 

baus gingen  aus  den  Elbe-  und  Wesergebieten 
in  Menge  nach  den  stark  bevölkerten  und  ge- 
werbreichen  Scheidegegenden,  ganz  über- 

wiegend durch  hansische  Kaufleute  und 
Schiffer.  Das  skandinavische  Handelsgebiet 
beherrschten  sie  seit  den  waldemarischen 
Kriegen  durch  anderthalb  Jahrhunderte  so 
gut  wie  unumschrä'  kt.  Die  nordischen 
Völker,  die  einst  auf  ihren  Wikingerfahrteil 
Europa  in  Schrecken  gesetzt  hatten,  die 
heute  in  der  Weltreederei  nach  den  Eng- 

ländern eine  der  ersten  Rollen  sp  eleu,  ver- 
schwanden durch  mehr  als  zwei  Jahrhunderte 

fast  völlig  von  der  See  und  konnten  sich 
kaum  in  der  dürftigen  Binnen-  und  Küsten- 

schiffahrt behaupten.  Wenn  schwedische 
Städte,  wie  Wisby,  Stockholm,  Kalmar,  noch 
eine  gewisse  Bedeutung  bewahrten,  ?o  waren 
es  die  in  ihnen  ansässigen  deutschen  Elemente, 
auf  denen  dieselbe  beruhte.  Was  Rußland, 
Polen,  Litauen  über  die  Ostsee  empfingen 
oder  ausführten,  ging  durch  hansische  Hände. 
Ein  Netz  von  größeren  oder  kleineren  Ge- 

samt- oder  Sonderniederlassungen  breitete 
sich  aus  über  den  ganzen  Norden  Europas, 
und,  gestützt  auf  vier  gemeinhansische 

Haup'kontore  (Brügge,  London,  Bergen. 
Nowgorod)  war  die  Tätigkeit  des  deutschen 
Kaufmanns  und  Schiffers  überall  bedeutungs- 

voll, vielfach  ausschlaggebend.  Wie  man 
für  das  17.  Jahrh.  von  einer  holländischen, 
für  das  18.  und  19.  von  einer  englischen 
Handelsherrschaft  spricht,  so  übte  eine 
solche  vom  14.  bis  zum  16.  Jahrh.  in  den 
nordeuropäischen  Gewässern  zweifellos  die ! 
Hanse. 

Sucht  man  nach  den  Ursachen  dieses 
Uebergewichts,  so  sind  dieselben  keineswegs 
in  erster  Linie  wirtschaftliche.  Gerade  die 
Geschichte  der  Hanse  ist  wie  kaum  eine 
geeignet,  zu  warnen  vor  der  Ueberschätzung 
wirtschaftlicher  Momente,  zu  der  unsere  Zeit 
in  ihren  historischen  Betrachtungen  neigt. 
Es  kann  gar  keinem  Zweifel  unterworfen 
sein,  daß  die  vorzugsweise,  ja  ausschließ- 

lich in  Frage  kommenden  germanischen 
Völker,  Engländer,  Niederdeutsche,  Skandi- 

navier, in  ihrer  wirtschaftlichen  Veranlagung, 
geistig  wie  körperlich,  in  allem  Wesentlichen 
gleich  zu  bewerten  sind.  Die  Hanse  hatte  vor 
den  Skandinaviern  die  frühere  Städteent- 
wicklung  voraus  und  die  damit  verbundene 
größere  Konzentration  der  wirtschaftlichen 
Kräfte,  vor  allem  des  Kapitals.  Es  wird  von 
den  skandinavischen  Historikern  nicht  ohne 
Grund  als  Hauptnachteil  der  mittelalterlichen 
hansischen  Handelsherrschaft  hervorgehoben, 
daß  sie  das  nordische  Städtewesen  in  seiner 
Entwicklung  gehemmt  habe.  Aber  so  weit 
die  Hanse  auf  diesem  Gebiete  den  nordischen 
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Nachbarn  voraus  war,  so  weit  und  wohl  noch 
weiter  stand  sie  in  dieser  Entwicklung  hinter 
den  westlichen  Mitbewerbern  zurück.  Auch 
die  bedeutendsten  Hansestädte  haben  sich 
an  Größe  und  Wohlstand  nie  messen  können 

mit  den  großen  flandrisch-brabantischen, 
englischen  und  französischen  Kommunen. 
Was  ihnen  aber  einen  Vorsprung  gab  vor 
allen  diesen  und  zumal  vor  Engländern  und 
Franzosen,  das  war  ihre  politische  Selbstän- 

dig keit,  die  Möglichkeit,  ihre  Politik  aus- 
schließlich nach  den  Interessen  des  eigenen 

Gemeinwesens  zu  richten.  Italien  und 
Deutschland  haben  ja  als  die  Sitze  der 
nominellen  europäischen  Zentralgewalten  im 
Mittelalter  das  Schicksal  völliger  staatlicher 
Zersplitterung  erfahren;  aber  in  eben  dieser 
Zersplitterung  haben  allein  jene  Handels- 

republiken in  beiden  Ländern  emporwachsen 
können,  die  den  abendländischen  Handel 
des  Mittelalters  beherrschten  und  ihm  seinen 
Chartkter  aufdrückten.  Es  läßt  sich  an 

hundert  und  aber  hundert  Beispielen  er- 
härten —  soweit  die  Hanse  in  Frage  kommt, 

an  allen  monarchischen  Gewalten,  mit  denen 
sie  in  Beiühiung  gekommen  ist  — ,  wie  sehr 
die  ausschließlich  auf  die  eigenen  Veikehrs- 
interessen  gerichtete  Politik  dieser  Stadt- 

staaten jener  der  fürstlichen  Territorien  über- 
legen war,  in  denen  in  erster  Linie  die  Dy- 

nastie, erst  in  zweiter  Land  und  Volk  maß- 
gebend waren.  Nie  hätte  die  Hanse  ihre 

Slellurg  zu  erringen  oder  auch  nur  auf 
Jahrzehnte  zu  behaupten  vermocht  ohne 
den  fast  ununterbrochenen  wechselseitigen 
Hader  der  skandinavischen  Herischer,  ohne 
die  englisch-französischen  Kriege,  die  Kämpfe 
der  Kosen  und  so  viele  andere  innere  und 

äußere  Wirren,  die  nicht  nur  die  Aufmerk- 
samkeit  der  Fürsten  von  den  wirtschaftlichen 
Interessen  ihrer  Länder  abier  kten,  sondern 
sie  auch  nötigten  oder  geneigt  machten, 
Unterstützung  oder  günstige  Hallung  der 
Hansestädte  durch  handelspolitische  Zuge- 

ständnisse zu  «kaufen.  Der  geschickten  Be- 
nutzung derartiger  Verhältnisse  verdarkt  die 

Hanse  wesentlich  die  zahlreichen  Privilegien, 
die  die  Lübecker  Trese  bewahrt  und  deren 
Besitz  ihre  Angehörigen  mit  Zuversicht  und 

I  Selbstvertrauen  erfüllte.  Die  Stellung  der 
j  Hanse  sank  in  dem  Maße,  wie  die  nordischen 
I  und  westeuropäischen  Reiche  sich  innerlich 
l  festigten,  äußerlich  einen  bestimmten  Be- 
1  stand  gewannen.  Die  definitive  Vertreibung 

der  Engländer  aus  Frankreich,  der  Sieg  der 
Tudors  in  England  selbst,  die  endgültige 
Lösung  der  skandinavischen  Union  und  die 
Erhebung  der  Wasas  in  Schweden  waren 
ebenso  viele  Nägel  zum  Sarge  der  Hanse, 
wenn  auch  die  überall  befestigten  politischen 
Gewalten  nicht  immer  so  plump  Zugriffen 
wie  Iwan  III.  Wassiljewitsch,  der  Einiger 
des  Russischen  Reiches,  bei  der  Schließung 

des  Hofes  von  Nowgorod.  Li  dem  neuen 
Europa  war  für  die  Hanse  kein  Platz  mehr. 
Sie  war  stark  gewesen  unter  Schwachen; 
gegenüber  dem  von  Königen  vertretenen 
nationalen  Willen,  wie  er  sich  in  wirtschaft- 

lichen Fragen  am  schärfsten  in  England 
äußerte,  vermochte  sie  nichts.  Denn  sie  hatte 
keine  Stütze  in  ihrem  Volke,  das  staatlicher 
Einigung  entbehrte.  Die  Selbständigkeit 
ihrer  Glieder  wurde  vielmehr  angefochten 
von  den  eigenen  heimischen  Territorial- 

gewalten, und  die  Kehrseite  der  bisherigen 
selbständigen  wirtschaftlichen  Entwicklung 
war,  daß  zwischen  den  Interessen  von  Stadt 
und  Land  eine  tiefe  Kluft  sich  aufgetan  hatte, 
die  nicht  überbrückt  werden  konnte  ohne 
eine  höhere,  über  beiden  stehende  Macht. 
Eine  solche  aber  fehlte. 

Es  ist  der  Hanse  zum  Vorwurf  gemacht 
worden,  daß  sie  zu  starr  am  Alten  gehangen, 
zu  sehr  sich  gesteift  habe  auf  ihre  verbrieften 
Rechte.  Hätte  sie  diese  williger  preisgegeben, 
sie  würde  ihren  Untergang  nur  noch  mehr 
beschleunigt  haben;  denn  unter  den  Geg- 

nern war  keiner,  der  nicht  unter  allen  Um- 
ständen genau  mit  derselben,  ja  mit  größerer 

Rücksichtslosigkeit  sich  an  die  Stelle  der 
Hanse  gesetzt  hätte  in  dem  Augenblicke, 
wo  er  die  Macht  dazu  fühlte.  Die  einzigen 
Mittel,  mit  denen  man  die  alte  Stellung  hätte 
aufrechterhalten  können,  waren  Pulver  und 
Blei;  von  ihrer  Anwendung  aber  konnte, 
nachdem  der  Donner  des  Nordischen  Sieben- 

jährigen Krieges  erfolglos  verhallt  war,  nicht 
mehr  die  Rede  sein.  Man  tadelt  die  Hanse, 
daß  sie  nicht  gleich  Holländern  und  Eng- 

ländern eingetreten  ist  in  die  neuen  über- 
seeischen Unternehmungen  nach  Amerika 

und  Ostindien.  Man  vergißt,  daß  Holländer 
und  Engländer  in  diese  Unternehmungen  erst 
eintraten,  als  ihre  Kriege  mit  Spanien  sie 
dazu  zwangen,  zu  einer  Zeit,  wo  die  Hanse 
schon  zu  den  Toten  zählte,  daß  nach  Amerika 
ein  gewinnbringender  Handel  im  16.  Jahrh. 
überhaupt  nicht  getrieben  werden  konnte, 
der  Verlegung  des  ostindischen  Marktes  von 
Venedig  nach  Lissabon  die  Hansen  aber 
ebenso  schnell,  ja  schneller  Rechnung  ge- 

tragen haben  als  die  Holländer.  Die  Los- 
reißung  dieser  see-  und  handelsgewohnten 
Si  ammesverwandten  von  der  spanischen 
Monarchie,  die  ihre  Handelspolitik  unab- 

hängig machte  von  den  Wünschen  und  In- 
teressen ferner  Könige,  besiegelte  den  Unter- 

gang der  Hanse.  Auch  mit  schwächerer 
Kapitalkraft  erhoben  sich  Kopenhagen, Stock- 

holm und  Bergen  neben  und  über  Lübeck, 
von  Amsterdam  und  London  gar  nicht  zu 

reden;  die  alte  Tüchtigkeit  der  nieder- 
deutschen Bevölkerung  aber,  die  den  hanse- 

schen Geist  geboren  hatte,  lebte  auch  ohne 
namhaftere  Betätigung  fort,  um  in  unserem 
Jahrhundert  unter  günstigeren  Verbältnissen 
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sich  neue  Bahnen  zu  öffnen.  Es  ist  zweifellos, 
daß  auch  ihre  Erfolge  stehen  und  fallen  mit 
der  Kraft  und  Einheit  des  Reiches.  Der  Zu- 

sammenbruch, mit  dem  der  Weltkrieg  seinen 
Abschluß  gefunden  hat,  wirft  uns  zurück  in 
Zustände,  wie  sie  schlimmer  deutscher 
Handel  und  Verkehr  und  deutsche  Geltung 
zur  See  nie  durchgemacht  haben.  Ob  es 
unserem  Volke  gelingt,  auch  diesmal  sich 
wieder  emporzuarbeiten,  muß  die  Zukunft 
zeigen. 

Oft  hat  man  darauf  hingewiesen,  daß 
mangelnde  Einigkeit  den  Untergang  der 
Hanse  beschleunigt  habe.  Gewiß  hat  z.  B. 
Hamburgs  Sonderpolitik  im  16.  Jahrh.  nicht 
wenig  dazu  beigetragen,  diese  Stadt  auf 
Kosten  des  Bundes  zu  lieben.  Aber  man 
muß  doch  sagen,  daß  von  einer  wirklichen 
Einigkeit  auch  in  den  besten  Zeiten  der 
Hanse  nicht  die  Rede  sein  kann,  daß  sich 
die  einzelnen  Städte  sehr  selten  gescheut 
haben,  Sonderinteressen  den  allgemeinen 
voranzusetzen.  In  dieser  Beziehung  trägt 
die  Hanse  den  Stempel  ihrer  Zeit;  war  es 
doch  mit  der  Eidgenossenschaft  und  mit  dem 
Deutschen  Reiche  nicht  anders.  Die  Haupt- 

sache ist,  daß  diese  lose  Verbindung  den 
Anforderungen  zweier  Jahrhunderte  genügte. 
Sie  brachte  den  deutschen  Namen  zur  Gel- 

tung im  gesamten  Norden  Europas  und  ge- 
wann unserem  Volke  eine  Stellung  auf  dem 

Meere,  wie  es  dieselbe  seitdem  nicht  wieder 
errungen  hat.  Mögen  die  materiellen  Lei- 

stungen, verglichen  mit  denen  unserer  Tage, 
gering  gewesen  sein,  sie  reichten  aus,  ein 
Deutschland  auf  dem  Meere  zu  schaffen  und 

deutscher  Arbeit,  deutscher  Sprache,  deut- 
scher Sitte  Einfluß  zu  sichern  weit  über 

die  Grenzen  des  Reiches  hinaus.  Darin 
wird  der  Deutsche  stets  ein  Verdienst  der 
Hanse  sehen;  daß  es  ein  vorübergehendes 
war,  hat  seinen  Grund  in  erster  Linie  in 
den  allgemeinen  Geschicken  unseres  Volkes. 
In  dem,  was  die  Vorfahren  leisteten,  darf  die 
Gegenwart  mit  Recht  einen  Ansporn  er- 
blicken. 

Literatur  t  Die  Rezesse  und  andere  Akten  der 

Hängetage,  herausgegeben  von  K.  Koppmann, 
O.  v.  d.  Ropp,  D.  Schüfer,  Leipzig  1870  bis 
1913,  bis  jetzt  21  Bände  in  3  Abt.  (1256—1530). 
—  Hansisches  Ui  kundenbuch,  hei  ausgegeben  von 
K.  Höhlbaum,  K.  Kunze,  W.  Stein,  10  Bde., 
Halle  1876—1915  (—1433,  1451—1500).  —  In- 
nenlare  hansisclier  Archive  l  u.  II.  (Köln  bis  1591), 
herausgegeben  von  K.  Höhlbaum;  III  ( Danzig 
bis  1591)  von  P.  Simson,  Leipzig  1896,  1903, 
1913.  —  Niederländische  Akten  und  Urkunden 
zur  Geschichte  der  Hanse  und  zur  deutschen 

Secgesih'chte  I  (1531 — 1557),  herausgegeben  von 
J?.  Htiplce,  München  u.  Leipzig  1913.  —  Han- 

sische GeschichUqnellen ,  10  Bde.,  Halle  1875  bis 
189 $,  Berlin  1897,  1900,  Leipzig  1906.  —Han- 

sische Geschichtebläilcr ,  herausgegeben  von 
K.  Koppnjann  und  W.  Stein  in  46.   Jahrg., 

Leipzig  1871—1919.  —  D.  Schäfer,  Abhand- 
lungin  zur  Verkehrs-  und  Seegeschichte,  Bd.  1 
bis  9,  Berlin  1908—1920.  —  Derselbe,  Die 
Deutsche  Hanse,  Bielefeld  und  Leipzig,  2.  Aufl. 
1914-  —  Derselbe,  Die  Hansestädte  und  König 
Wuldemar  von  Dänemark.  Hansische  Geschichte 

bis  1876,  Jena  1879.  —  JE.  Daenell,  Die  Blüte- 
zeit der  deutschen  Hanse,  Hansische  Geschichte 

von  der  zweiten  Hälfte  des  14-  bis  zum  letzten 
Viertel  des  15.  Jahrb.,  2  Bde.,  Berlin  1905/6.  — 
W.  Vogel,  Geschichte  der  detitschen  Seeschiff- 
fahrt,  Bd.  I,  Berlin  1915.  —  B.  Hagedorn, 
Die  Entwicklung  der  wichtigsten  Srh'ffstypcn  bis 
ins  19.  Jahrhundert  (Veröffentlichungen  des  Ver- 

eins für  Hamburgische  Geschichte  I),  Berlin  1914- 
—  J.  M.  Lappenberg ,  Urkundliche  Geschichte 
des  hansischen  Stahlhofes  zu  London,  Hamburg 
1851.  —  H.  Handelmann,  Die  letzten  Zeiten 
hansischer  Übermacht  im  skandinavischen 

Norden,  Kiel  1853.  —  C.  F.  Allen,  De  tre 
nordiske  Bigers  Historie  under  Hans,  Chrüticm 
den  And'n,  Frederik  den  Forste,  Gustav  Vasa, 

Grevefeiden  1497 — 1536,  5  Bde.,  Kopenhagen 
1864  —  1872.  —  G.  Waitz,  Lübeck  unt-r  Jürgen 
Wullenwewer  und  die  europäische  Politik,  3  Bde., 
Berlin  1855  56.  —  D.  Schäfer,  Die  Hanse  und 
ihre  Handelspolitik,  Jena  1885.  —  Derselbe, 
Das  Zeitalter  der  Entdeckungen  und  die  Hanse, 
Hansische  Geschichtsblätter,  Jahrgang  1x97.  — 
Derselbe,  Deutschland  und  England  im  Well- 

handel des    16.  Jahrh.,    Prcuß.    Jahrb.,    Bd.  83, 
—  Derselbe,  Deutschland  zur  See,  Jena  1897. 
—  Tabeller  over  Skibsfart  og  Varetransport 
gennem  Öresund  1497 — 1660.  Udgivne  paa 
Carlsbergfondets  Bekostning  ved  N.  Ellinger- 
Bang,  Kopenhagen  u.  Leipzig  1906.  Eine  voll- 

ständigere Ausgabe  der  Sundzoll- Listen  ist  in 
Arbeit.  Schäfer. 

Hanssen,  Georg, 

geb.  31./V.  1809  in  Hamburg,  gest.  19./XII.  1894 
in  Göttingen,  studierte  in  Heidelberg  und  Kiel 
Rechts-  und  Staatswissenschaften,  1833  Privat- 

dozent in  Kiel,  1834  Kammersekretär  der 
deutschen  Abteilung  des  Generalzoll-,  Kammer- 
und  Kommerzkollegiums  in  Kopenhagen,  1837 
Professor  der  Nationalökonomie  und  Statistik 
in  Kiel,  1842  in  Leipzig,  1848  in  Göttingen, 
1860  in  Berlin,  1869  wieder  in  Göttingen. 

Hanssen  veröffentlichte  von  staatswissen- 
schaftlichen Schriften  a)  in  Buchform: 

Agriculturae  doctrina  Cathedris  Universi- 
tatum  vindicata.  Dissert.  inaugur.  Altonae  1832. 
—  Historisch-statistische  Darstellung  der  Insel 
Fehmarn.  Altona  1832.  —  Statistische  For- 

schungen über  das  Herzogtum  Schleswig.  Heft  1. 
Heidelberg  1832;  Heft  2.  Altona  1833.  -  Ueber 
die  Anlage  von  Korndampfmühlen  in  den  Herzog- 

tümern Schleswig  und  Holstein.  Kiel  1838.  — 
Holsteinische  Eisenbahn.  2  Hefte.  Kiel  1840 

(Anonym,  von  den  beiden  Eisenbahnausschüssen 
zu  Altona  und  Kiel  herausgegeben.)  —  Das 
Amt  Bordesholm  im  Herzogtum  Holstein.  Kiel 
1842.  —  Ueber  die  Errichtung  von  Sparkassen 
mit  besonderer  Rücksicht  auf  Landdistrikte. 

Leipzig  1845  (Als  Manuskript  zum  Druck  be- fördert   von    der    ökonomischen    Sozietät    zu 
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Leipzig.)  —  Gutachten  über  die  Verbesserung 
des  Volkszählungswesens  im  Königreich  Han- 

nover. (Als  Manuskript  gedruckt  1850.)  — 
Die  Agitation  wider  den  Septembervertrag  von 
1851.  (In  21  Artikeln  der  Weserzeitung  1851/52, 
besonders  abgedruckt  auf  Veranstaltung  der 
oldenburgischen  Regierung  für  die  landstän- 

dischen Verhandlungen  über  Oldenburgs  An- 
schluß an  den  Zollverein.)  —  Ein  Beitrag  zu 

den  Debatten  über  die  oldenburgische  Zoll- 
anschlußfrage. Oldenburg  1852.  —  Entwurf 

zu  einer  Enquete  über  die  volkswirtschaftlichen 
Zustände  des  hannoverschen  Eichsfeldes  mit  be- 

sonderer Beziehung  auf  die  dortige  freie  Teil- 
barkeit des  Bodens.  (In  den  gedruckten  Proto- 

kollen des  Zentralausschusses  der  kgl.  hannover- 
schen Landwirtschaftsgesellschaft  von  1858.)  — 

Die  Aufhebung  der  Leibeigenschaft  und  die 
Umgestaltung  der  gutsherrlich-bäuerlichen  Ver- 

hältnisse überhaupt  in  den  Herzogtümern  Schles- 
wig und  Holstein.  St.  Petersburg  1S61.  — 

Antrittsrede  in  der  königlichen  Akademie  der 
Wissenschaften  zu  Berlin  am  3./ VII  18G2.  (In 
dem  Monatsbericht  der  Akademie  über  diese 

Sitzung.)  —  Die  Gehöferschaften  im  Regierungs- 
bezirk Trier.  (In  den  Abhandlungen  der  königl. 

Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin.  Jahrg. 
1863.)  —  Hannovers  finanzielle  Zukunft  unter 
preußischer  Herrschaft.  Hannover  1867.  (Ano- 

nym.) —  Die  Bremer  Grundsteuerfrage.  Ein 
der  Kammer  für  Landwirtschaft  zu  Bremen  1876 

erstattetes  Gutachten.  (Als  Manuskript  ge- 
druckt.) Göttingen  1877.  —  Agrarhistorische 

Abhandlungen.     Bd.  1,  2.     Leipzig  1880-84. 
Hanssen  veröffentlichte  b)  in  Zeitschriften 

und  Sammelwerken: 

In  den  „Möglinschen  Jahrbüchern  der  Land- 
wirtschaft", im  „Neuen  Staatsbürgerlichen  Ma- 

gazin", in  den  „Neuen  Jahrbüchern  der  Ge- 
schichte und  Politik",  im  „Archiv  der  politi- 

schen Oekonomie  und  Polizeiwissenschaft",  in 
der  Z.  f.  St.,  im  „Journal  für  Landwirt- 

schaft" usw. 
Vgl.  über  Hanssen:  August  Meitzen:  Georg 

Hanssen  als  Agrarhistoriker  (Z.  f.  St  Bd.  37. 
1881.  S.  371  ff.).  -  v.  Inama-Sternegg:  Bespr. 
d.  „Agrarhist.  Abhandlungen"  (Jb.  f.  Nat. 
N.  F.  Bd.  IL  S.  504 ff.  u.  Bd.  IX.  S.  483 ff.) 
—  A.  v.  Miaskowski:  Georg  Hanssen.  Ein 
nationalökonomisches  Jubiläum  (Jb.  f.  G.  V. 
N.  F.  Jahrg.  5. 1881.  S. 837 ff.)  -  Gustav  Colin: 
Georg  Hanssen  (Deutsche  Rundschau.  1889.).  — 
G.  H.  Schmidt:  La  vie  et  les  travaux  de  Georges 

Hanssen  (Revue  d'^conomie  polit.,  3  ann6e, 
Nr.  6,  Paris  1889).  -  G.  Colin:  Georg  Hanssen. 
Gedächtnisrede.  Leipzig  1895.  —  Knapp:  Georg 
Hanssen  (Biograph.  Blätter.  Bd.  1.  1895. 
S.  95-101).  -  Blenck:  Hanssen  (Zeitschr. 
d.  Kgl.  Preuß.  Stat.  Bureaus.  Jg.  1895).  - 
G.  F.  Knapp,  Erinnerungen  an  Hanssen  aus  d. 
Jahren  1863—93  (in  dessen:  Grundherrschaft 
u.  _  Rittergut.  Leipzig  1897.  S.  151-159).  - 
Stieda:  D.  Nationalökonomie  als  Universitäts- 

wissenschaft (in  Abhandl.  d.  Kgl.  Sachs.  Ges. 
d.  Wiss.  Bd.  54.  Leipzig  1907).  —  Knapp: 
Hanssen  (Allgem.  deutsche  Biographie.  Bd.  55. 
1910.  S.  771-773).  -  Hanssen:  Lebenserinne- 

rungen (Zeitschrift  d.  Ges.  f.  Schleswig-Holstein. 
Geschichte.  Bd.  40.  1910).  -  Knapp:  Z.  Ge- 

dächtnis an  Georg  Hanssen  (Verhandl.  d. 
V.  f.  S.   1909.   S.   14-28).    -  Ein  Verzeichnis 

seiner  Schriften  findet  sich  in:  Jb.  f.  Nat 
N.  F.  Bd.  I.  1880.  S.  362  bis  365;  in  den  oben 
genannten  Lebenserinnerungen  und  in  Alberti: 
Lexikon  der  Schleswig-Holstein-Lauenburg. 
Schriftsteller.    Bd.   I.    Kiel  1867.   S.  315-317. Meitzcl. 

Harrington,  James, 

geb.  7./I.  1611  zu  Upton  in  der  englischen  Graf- 
schaft Northampton,  studierte  in  Oxford,  wurde 

nach  längeren  Reisen  auf  dem  Kontinent 
Kammerjunker  Karls  I.  Er  schrieb,  unzufrieden 
mit  Cromwells  Diktatur,  seinen  demokratischen 

Staatsroman  „Oceana"  (s.  u.)  sowie  eine  Reihe 
anderer  Staats-  und  agrarreformatorischer  Schrif- 

ten und  gründete  den  Rota-Club  in  Westminster. 
Seine  auf  Aenderung  der  Verfassung  gerich- 

teten Bestrebungen  veranlaßten  1661  unter 
Karl  IL  seine  Verhaftung.  Nach  dreizehn- 

jähriger Einkerkerung  im  Tower  erfolgte  1674 
seine  Freilassung,  und  er  starb  bald  darauf  am 
ll./IX.  1677  in  Plyraouth. 

Harrington  veröffentlichte  von  staatswissen- 
schaftlichen Schriften  in  Buchform:  Common- 

wealth of  Oceana,  London  1656.  —  The  pre- 
rogative  of  populär  government.  A  political 
discourse  containing  the  first  praeliminary  of 
Oceana,  interpreted  and  vindicated,  the  second 
concerning  Ordination  against  IL  Hamond, 
L.  Seaman,  usw..  2  Bde.,  ebd.  1658.  —  Political 
discourses,  London  1660. 

Harringtons  gesammelte  Werke:  The 
Oceana,  and  his  other  works;  the  whole  col- 
lected,  methodiz'd,  andreview'd,  with  an  aecount 
of  his  life  by  J.  Toland,  London  1700.  (Diese 
anderen  Schriften  bestehen  in  1.  Art  of  law- 

giving.  —  2.  Grounds  and  reasons  of  monarchy 
considered.  —  3.  Plato  redivivus;  or,  dialogue 
concerning  government.   —   4.  Political  tracts. 
—  5.  Prerogative  of  populär  government.)  An-, 
dere  Ausgaben:  Dublin  1737;  London  1747;  ed. 
by  Hollis,  with  the  life  by  Toland,  London  1771 
(gilt  als  die  beste  Ausgabe);  dasselbe  in  fran- 

zösischer Uebersetzung,  „Pr6ced6  de  Thistoire 

de  sa  vie",  par  J.  Toland,  3  Bde.,  Paris,  an III  Ü795). 

Vgl.  über  Harrington:  John  Toland, 
Life  of  Harrington  (s.  o.  unter  gesammelte 
Schriften).  —  D.  Hume,  Essays,  usw.,  Bd.  I, 
London  1784,  essay  16.  —  Buhle,  Lehrbuch 
der  Geschichte  d.  Philosophie,  Bd.  VII,  Göttingen 
1803,  S.  715ff.  -  R.  von  Mohl,  Die  Staats- 

romane in  Z.  f.  St.  Bd.  IL,  Tübingen 

1845,  S.  24ff.  -  Röscher,  Zur  Geschichte 
der  englischen  Volkswirtschaftslehre,  Leipzig 
1851,  S.  53ff.  -  J.  J.  Thonissen,  Du 

röle  de  l'utopie  dans  l'histoire  de  la  Philo- 
sophie politique.  James  Harrington,  o.  O.  u.  J. 

(c.  1852).  -  W.  L.  Sargart,  Social  innovations, 
London  1858,  S.  16 ff.  -  Reybaud,  Etudes 
sur  les  reformateurs  ou  socialistes  modernes, 
7.  <5d.  Paris  1864.  -  Stern,  Milton  und  seine 

Zeit,  IL  Ted,  3.  Buch,  Leipzig  1879,  S.  243  ff. 

-  H.  P.  G.   Quack,  De  socialisten.  Personen 

en  stelses,  2.  Aufl.,  Amsterdam  1887,  Bd.  I.  -* 
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Dwight,  Harrington  (Political  Science  Quar- 
terly,  Vol.  2,  1887,  S.  1-14).  -  F.  Klein- 

wächter, Die  Staatsromane,  Wien  1891.  — 
Schlaraffia  politica  (Verf.  v.  Kirchenheim), 
Leipzig  1899.  —  Geschichte  des  Sozialismus  in 
Einzeldarstellungen  von  Bernstein,  Hugo  usw. 
Bd.  1,  Teil  2,  Stuttgart  1895,  S.  648 ff.  -  Stephen 
and  Lee,  Dictionary  of  national  biography, 
Vol.  8,  1908. 

Meitzel. 

Harris,  Joseph, 

geb.   1702  (oder  1723),   gest.   1764  als   Münz- 
wardein  der  Münze  zu  London. 

Harris  war  Anti-Merkantilist. 
Er  veröffentlichte  neben  Werken  über  Schiff- 

fahrt, Trigonometrie,  Optik  und  Astronomie 
folgendes  staatswissenschaftliche  Werk: 

An  essay  upon  money  and  coins,  2  Teile, 
London  1757—58;  dasselbe  in  einer  vom  Poli- 

tical Economical  Club  in  London  in  „Select 

tracts"  veranstalteten  neuen  Ausgabe,  ebenda 1856. 

Vgl.  über  Harris:  Stephen  and  Lee,  Dic- 
tionary of  national  biography,  Vol.  9,  1908. 

Meitzel. 

Hasbach,  Wilhelm, 
geb.  am  25./VIII.  1849  in  Haus  Vernauen; 
studierte  zuerst  Philologie  in  Münster,  Bonn 
und  Tübingen;  später  Staatswissenschaften  in 

Berlin;  habilitierte  sich  1884  in  Greii'swald, wurde  hier  1887  zum  a.o.  Professor  ernannt, 
1888  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Königsberg 
versetzt;  seit  1893  ordentlicher  Professor  in 
Kiel,  wurde  er  1906  von  seinen  amtlichen 
Verpflichtungen  entbunden.  Er  starb  am 
30./IV.  1920  in  Karlsruhe. 

Hasbach  veröffentlichte  folgende  staatswissen- 
schaftliche Schriften: 

a)  in  Buchform:  Das  englische  Arbeiterver- 
sicherungswesen, Leipzig  1883  (Schmollers  staats- 

u.  sozialwiss.  Forschungen,  Bd.  V,  H.  1).  —  Die 
allgemeinen  philosophischen  Grundlagen  der  von 
F.  Quesnay  und  Adam  Smith  begründeten  poli- 

tischen Oekonomie,  Leipzig  1890  (Schmollers 
Forschungen  Bd.  X,  H.  2).  —  Untersuchungen 
über  Adam  Smith  und  die  Entwicklung  der 
politischen  Oekonomie,  Leipzig  1891.  —  Prof. 
Dr.  Lujo  Brentano  und  Dr.  Karl  Kautsky.  Bei- 

trag z.  Kennzeichnung  wiss.  Polemik,  Greifs- 
wald 1891;  2.  Aufl.  Kiel  1904.  -  Die  englischen 

Landarbeiter  in  den  letzten  hundert  Jahren  und 
die  Einhegungen,  Leipzig  1894  (Sehr.  d. 
V.  f.  S.  Bd.  L1X).  —  Güterverzehrung  und 
Güterhervorbringung,  Jena  1906.  —  A  history 
of  the  English  agricultural  labourer,  London 
1908.  Die  moderne  Demokratie.  Eine  po- 

litische Beschreibung.  Jena  1912;  2.  (unver- 
änderte) Auflage,  Jena  1921. 

b)  in  Zeitschriften  und  Sammelwerken.  1.  Fest- 
gaben f.  Adolph  Wagner,  Leipzig  1905:  Sir 

Mathew   Haie   und   John   Brückner   mit  einer 

Geschichte  der  vormalthusischen  Bevölkerungs- 
theorie. —  2.  Zahlreiche  Aufsätze  im  Jb.  f.  G.  V.. 

in  den  Jb.  f.  Nat.,  im  Arch.  f.  S.,  in  The  Economic- 
Journal,  in  der  Revue  d'economic  politique  usw. 
3.  Kleinere  Artikel  und  Besprechungen  finden 
sich  von  Hasbach  außer  in  den  eben  genannten 
noch  in  folgenden  Zeitschriften:  Political  Science- 
Quarterly,  Deutsche  Worte  (Wien),  Concordia, 
Grenzboten,  Preuß.  Jahrbücher,  Deutsche  Lite- 

raturzeitung, Historische  Zeitschrift,  Literar. 
Zentralblatt,  Zukunft  u.  a.  Auch  an  den  ersten 

beiden  Auflagen  dieses  „Handwörterbuchs"  war er  beteiligt. 

Haubergswirtschaft. 
1.  Charakteristik.  2.  Verfahren.  3.  Geschicht- 

liches. 4.  Verbreitungsgebiet.  5.  Kritik  und  Zn- 
kunftsaussichten. 

1.  Charakteristik.  Haubergswirtschaft 
ist  eine  Wechselwirtschaft  zwischen  N  eder- 
wald  und  Ackerbau.  Ein  und  dieselbe  Acker- 

fläche wird  eine  Reihe  von  Jahren  —  in  der 

Regel  16 — 20  Jahre,  im  Durchschnitt  18  Jahre 
—  zur  Hervorbringung  von  Holz  und  Eichen- 

rinde und  nach  dem  Abtrieb  des  Holzbe- 
standes ein  oder  mehrere,  im  allgemeinen 

höchstens  4  Jahre  zum  Anbau  von  Roggen,. 
Hafer  oder  auch  anderen  anspruchslosen 

Kulturgewächsen,  wie  Kartoffeln,  Buch- 
weizen vsw.  genutzt. 

Der  Name  Haubergswirtschaft  rührt  da- 
her, daß  man  im  Siepener  Lande  die  zumeist 

mit  Eichen  und  Birken  bestandenen  Berg- 
abhänge, die  nach  diesem  System  bewirt- 

schaftet werden,  als  „Hau  berge"  oder 
„Hackeberge"  bezeichnet.  In  anderen  Gegen- 

den kommen  für  dasselbe  Wirtschaftssystem 
die  Namen  Hackwaldwirtschaft,  Gereut- 
brenren  (im  westlichen  Deutschland),  Röder- 
wald Wirtschaft  (in  der  Schweiz  und  im 
Schwarzwald),  Schiff  ein  (in  der  Eifel)  vor. 
In  der  wissenschaftlichen  Literatur  der 
neueren  Zeit  werden  alle  diese  einander 
ähnlichen  Arten  als  Waldfeldwirtschaft 

bezeichnet.  —  Eigentümer  der  Hauberge 
sind  zumeist  Genossenschaften,  die  Haubergs- 
genossenschaften. 

2.  Verfahren.  Die  Nutzung  der  Berg- 
hänge erfolgt  in  der  Weise,  daß  nach  dem 

Abholzen  das  zurückgebliebene  Reisig  und 
das  übrige  minderwertige  Holz  auf  kleine 
Haufen  gebracht  und  verbrannt  wird.  Die 

Asche  wird  über  die  ganze  Fläche  gleichmäßig" 
verteilt,  um  als  Düngung  zu  dienen.  Dann 
wird  der  Boden  mit  der  Handhacke  oder  auch 

mit  dem  Pfluge  für  die  Bestellung  herge- 
richtet, gewöhnlich  noch  mit  Thomasmehl 

gedüngt  und  Roggen  (Petkuser)  eingesät. 
Die  Erträge  stellen  sich  auf  (5 — 10  Ztr.  je 
Viertclhektar.    Humusreichen  Boden    hackt. 
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oder  pflügt  man  auch  vor  dem  Brennen  um, 
bringt  ihn  zwischen  die  Reisighaufen  und 
verbrennt  ihn  mit.  Man  erreicht  dadurch, 
daß  die  in  den  oberen  Bodenschichten  vor- 

handenen Unkräuter  und  tierischen  Schäd- 
linge vernichtet  werden,  gleichzeitig  ver- 
mehrt man  die  Aschenmenge  und  damit  die 

den  später  anzubauenden  Früchten  zur  Ver- 
fügung stehenden  mineralischen  Pflanzen- 

nährstoffe in  leicht  löslicher  Form.  Frei- 
lich vermindert  man  gleichzeitig  dadurch 

den  Humusgehalt  des  Bodens,  ein  Nachteil, 
der  aber  auf  dem  humusreichen  Waldboden 

weniger  ins  Gewicht  fällt.  —  Ein  wesent- 
licher Unterschied  ist  es,  ob  die  Wurzelstöcke 

mit  ausgerodet  werden  oder  im  Boden 
bleiben;  im  ersteren  Falle  kann  man  den  Plan 
länger  als  Acker  benutzen,  da  die  Sprößlinge 
der  Wurzelst öcke  der  Bestellung  nicht  hinder- 

lich sind,  allerdings  muß  nach  Beendigung 
der  Ackernutzung  Baumsamen  argesät  oder 
es  müssen  Pflänzlinge  eingesetzt  werden.  Im 
zweiten  Falle  kann  meist  eine  Ackerautzung 
nur  zwei  Jahre  erfolgen,  da  die  neuen  Stock- 

ausschläge schon  so  groß  sind,  daß  sie  das 
Wachstum  der  Getreidepflanzen  hindern. 

3.  Geschichtliches.  Die  Waldfeldwirtschaft 
geht  in  ihrem  Ursprünge  auf  jene  Zeit  zurück, 
als  man  Waldstücke  rodete,  um  das  für  den 
Getreidebau  nötige  Land  zu  gewinnen  und  es 
so  lange  benutzte,  bis  die  Erträge  den  Anbau 
nicht  mehr  lohnten,  ein  Verfahren,  welches  in 
den  extensiv  wirtschaftenden  Walddistrikten  neu 
erschlossener  Länder  auch  heute  noch  üblich  ist. 
—  Der  nächste  Fortschritt  von  dieser  wilden 
Feldwaldwirtschaft  war  der  zur  geregelten. 
Später  erhielt  sich  die  Feldwaldwirtschaft  nur  in 
solchen  Gegenden,  die  von  Natur  größtenteils 
absolutes  Waldland  darstellten,  in  denen  aber 
der  Mangel  an  gutem  Ackerland  zwang,  von  Zeit 
zu  Zeit  entwaldete  Flächen  zum  Getreidebau 
heranzuziehen. 

Gesetzliche  Vorschriften  regelten  schon  i.  J. 
1447  die  Haubergswirtschaft  im  Siegener  Land. 
Durch  eine  Reihe  von  Verordnungen  von  1562 
bis  15G8,  besonders  durch  die  im  letztgenannten 

Jahr  erlassene  „Geschworene  Montagsordnung" 
wurde  der  Rat  der  Stadt  Siegen  der  Schöpfer 
der  Haubergsgenossenschaften  in  ihrer  heutigen 
Form.  Auch  Fürst  Friedrich  Wilhelm  Adolf 
schuf  eine  fest  geregelte  Wirtschaftsweise  für  die 
Hauberge.  Nach  forsttechnischen  Grundsätzen 
wurde  freilich  erst  von  1750—1780  an  gewirt- 
schaftet.  Nach  mancherlei  Regelungen  wurde 
eine  neue  Haubergsordnung  für  den  Kreis  Siegen 
unter  dem  17./III.  1879  erlassen  (GS.  f.  d.  kgl. 
preuß.  Staat  für  1879,  S.  228 ff.).  Für  den  Kreis 
Olpe  wurde  erst  nach  seinem  Uebergang  von  dem 
kurkölnischen  Erzbischof  auf  die  großherzoglich 
hessische  Regierung  durch  das  ForstG.  v.  8./I. 
1810  eine  Regelung  der  Forstwirtschaft  herbei- 

geführt. Für  das  ehemalige  Herzogtum  Nassau 
erging  am  5. /IX.  1805  eine  Verordnung  für  die 
Bewirtschaftung  der  Hauberge,  deren  fort- 

bestehende Gültigkeit  durch  die  Gemeinheits- 
teil ungsordnung  für  den  Regierungsbezirk  Wies- 

baden  v.   ö./IV.   1869   ausdrücklich   anerkannt 

wurde  (GS.  f.  d.  kgl.  preuß.  Staaten  pro  1869 
S.  626 ff.,  bes.  S.  536).  Eine  besondere  Haubergs- 

ordnung für  den  ehemals  nassauischen  Dillkreis 
und  den  Oberwesterwaldkreis  erschien  am  4./VI. 
1887:  eine  solche  für  den  schon  früher  zu  der 
preußischen  Monarchie  gehörenden,  auf  dem 
Westerwald  liegenden  Kreis  Altenkirchen  am 
9./IV.  1890. 

4.  Verbreitungsgebiet.  Das  gegen- 
wärtige Verbreitungsgebiet  der  Haubergs- 

Wirtschaft  erstreckt  sich  über  die  preußischen 
Kreise  Siegen  und  Olpe,  den  hessischen  (Kreis 
Erbach)  und  badisclien  (Kreis  Oberkirch, 
Wolfach  und  Eberbach)  Odenwald,  über  den 
Schwarzwald,  die  mittelrheinischen  Gebirgs- 
distrikte,  den  Hundsrück,  den  Westerwald 
und  die  Eifel.  —  Man  kann  annehmen,  daß 
nach  dem  System  der  Haubergswirtschaft 
im  Siegenschen  50000  ha,  in  Hessen  20000  ha 
und  in  Baden  50  000  ha,  zusammen  ungefähr 
120  000  ha  bewirtschaftet  werden.  Außerhalb 

des  deutschen  Reiches  kommt  die  Haubergs- 
wirtschaft in  einzelnen  Teilen  der  Schweiz, 

Belgiens  und  des  nordöstlichen  Frankreichs vor. 

5.  Kritik  und  Zukunftsaussichten. 
Für  die  neuzeitlichen  Verhältnisse  ist  die 
Haubergswirtschaft  nicht  mehr  am  Platze. 
Während  noch  von  der  Goltz  i.  J.  1900 

schreiben  konnte,  daß  die  Haubergswirt- 
schaft aus  landwirtschaftlichen  und  volks- 

wirtschaftlichen Rücksichten  auch  bei  hoher 
allgemeiner  Kulturentwicklung fürdieGegend, 
in  welcher  das  zum  dauernden  Ackerbau 

geeignete  Land  im  Verhältnis  zur  Gesamt- 
fläche eine  gerirge  Ausdehnung  besitzt,  hin- 
gegen das  Wald-,  Wiesen-  und  Weideland 

bedeutend  überwiegt,  durchaus  berechtigt 
wäre,  haben  neuere  Untersuchungen,  be- 

sonders die  von  A.  Klutmann  dargetan,  daß 
die  Rentabilität  der  Haubergswirtschaften 
dauernd  im  Sinken  begriffen  ist  und  diese 
Betriebsweise  in  Zukunft,  von  vereinzelten 
Fällen  abgesehen,  sich  kaum  aufrechterhalten 
und  rechtfertigen  läßt.  Es  ist  darin  be- 

gründet, daß  die  Grundlagen,  auf  denen  ihre 
Rentabilität  bemhte,  sich  vollständig  ge- 

ändert haben.  Die  Nutzung  der  Hauberge 
besteht  1.  in  der  Entnahme  von  Holz  und 
Eichenrinde,  2.  in  der  Erzielung  einer 
Roggenernte,  3.  in  der  Nutzung  als  Viehweide 
und  4.  in  Nebennutzungen,  wie  Jagd,  Streu, 
Beerenlese,  Steinbrüche  usw.  Vor  dem  Bau 
der  Eisenbahnen  zahlte  die  Eisenindustrie  für 

das  Hauptprodukt  der  Haubergswirtschaft, 
die  Holzkohlen,  angemessene  Preise.  Nach- 

dem aber  die  Eisenbahn  den  billigen  Trans- 

port von  Steinkohlen  und  damit  den  Ueber- 
gang der  Heizung  der  Hochöfen  mit  Koks 

ermöglicht  hatte,  fielen  die  Preise  der  Holz- 
kohle auf  die  Hälfte,  denn  nur  noch  einige 

kleinere  Werke,  die  den  feinsten  Stahl  her- 
stellen, bedürfen  ihrer.   Zunächst  wurde  der 
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Ausfall  der  Einnahmen  durch  die  ständig 
zunehmende  Nachfrage  nach  Eichenlohe  aus- 

geglichen. Aber  auch  bei  diesem  Erzeugnis 
der  Haubergswirtschaften  ist  innerhalb  der 
letzten  4  Jahrzehnte  der  Preis  um  die 
Hälfte  gesunken,  da  das  Quebrachoholz  die 
Eichenlohe  als  Gerbmittel  verdrängte.  Da- 

mit ist  die  letzte  Verbindung  zwischen  In- 
dustrie und  Haubergswirtschaft  gelöst.  Zu- 

dem sind  die  Haubergswaldungen  wenig- 
stens im  Kreise  Olpe  und  auf  den  ärmeren 

Böden  bei  der  zum  größten  Teil  fehlen- 
den Aufsicht,  dem  Mangel  an  den  nötigen 

forstwirtschaftlichen  Kenntnissen  und  der 
schlechten  Vermögenslage  nur  unvollständig 
aufgeforstet.  An  die  Stelle  der  Eichen  sind 
wertlosere  Weichhölzer,  Erlen  und  Birken 
getreten.  Damit  nimmt  auch  der  Wert  der 
Waldweide  ab,  da  besonders  in  den  rauhen 
Lagen  das  Heidekraut  die  guten  Gräser  über- 
wuchert. 

Infolge  der  veränderten  Zeitverhältnisse 
dürfte  es  ratsam  sein,  die  Bestände  der  2.  und 
3.  Klasse  als  Fichtenhochwald  zu  bewirt- 

schaften. Voraussichtlich  werden  dann 
durch  das  geringe  Angebot  von  Eichenlohe 
den  übrigbleibenden  Beständen  der  1.  Klasse 
einigermaßen  entsprechende  Preise  für  dieses 
Erzeugnis  bewilligt  werden  müssen.  Ein 
weiterer  Vorzug  der  Umwandlung  wäre  eine 
bessere  Arbeitsverteilung,  da  der  Hochwald 
nur  im  Winter  Arbeit  erfordert,  der  Hauberg 
während  der  an  und  für  sich  schon  kurzen 

Frühjahrsbestellung  und  der  Heu-  und 
Boggenernte.  Die  Arbeitsersparnis  käme  den 
in  der  neuesten  Zeit  in  jenen  Gegenden  angeleg- 
ten Bewässerungswiesen  und  demAcker  zugute. 

Die  freilich  durch  den  Fichtenhochwald- 
betrieb  ausfallende  Haubergsweide  müßte 
durch  die  Anlage  neuer  Weideflächen,  die 
durch  Meliorationen  der  vorhandenen  Wiesen 
und  des  Oedlands  zu  ermöglichen  wären,  die 
ausfallende  Waldstreu  durch  Torfstreu 
ersetzt  werden.  Ein  zweites  Erfordernis, 
um  die  Notlage  der  kleinen  Besitzer  zu  ver- 

mindern, wäre  die  Einrichtung  genügend 
(mindestens  5  ha)  großer  Betriebsflächen, 
denn  nur  auf  solchen  ist  eine  rentable  Weide- 

wirtschaft durchzuführen.  Daneben  müßte 
durch  Bildung  von  Waldgenossenschaften 
mit  ideellem  Eigentum  ein  strenges  Auf- 

sichtsrecht über  die  Bewirtschaftung  des 
Waldes  durchgeführt  werden.  Während  des 
Krieges  sind  nicht  nur  die  durch  Weideregu- 

lative freigegebenen  älteren  Schläge  behütet 
worden,  sondern  die  Viehherde  ist  auch 
teilweise  sehr  zum  Nachteil  der  Haubergs- 

wirtschaft in  den  jüngeren  Schlägen  aus- 
geübt. —  Bei  Einfuhr  ausländischer  Gerb- 

rinde und  bei  normalen  Getreide-  und  Arbeits- 
preisen wird  sich  in  Zukunft  die  Haubergs- 

wirtschaft in  der  jetzigen  Form  nicht  mehr 
halten  können. 

Literatur:     H.     AchenbacJi,     Die      Hanb'rgs- 
genoxsenschafien  des  Siegener  Landes,  Bonn  IS63. 
—  Bernhardt,  HauiiergsiciiUcha.it  im  Kreise 

Siegen,  1807.  —  A.  Beil,  Die  Feldh<d:zucht  in 
Belgien,  England  und  dem  nördlichen  Frank- 

reich, Frankfurt  a.  M.  18^2.  —  H.  Cotta,  Die 
Verbindung  des  Feldbaues  mit  dem  Waldbau 
oder  die  Baumfeldwirtxrhafi,    Dresden  1819 — 22. 
—  G.  Haussen,  Agrarhistorische  Abhandlungen, 

Bd.  II,  Leipzig  I88i,  S.  1—19.  —  J.  C.  Hitndes- 
hagen,  Prüfung  der  Ödtaischen  Buumfeldwirt- 
schafl  nach  Theorie  und  Erfahrung,  Tülnngcn 
1820.  —  T.  Lorey,  Handbuch  der  Forsttcissen- 
schaft,  Tübingen  18S7,  Bd.  I,  S.  25Sff.  -  G. 
Schönheit,  II,  1.  Hälfte,  4.  Aufl.,  1896,  S.  8S, 
196  u.  279.  —  A.  Klutmann,  Die  Haubergs- 

wirtschaft, ihr  Wesen,  ihre  geschichtliche  Ent- 
wickelung  und  ihre  Rcformbediirftigkeit  auf  Grund 
der  VerhäVnUse  im  Kreide  Olpe  i.   W.,  Jena  1905. 
—  IVacUs.  Der  auginblieklichc  Stand  der  Eichen- 
Kchälwaldfrage  mit  besonderer  Berüikxichiignng 
dir  Hauerländischen  Verhältnisse,  Drol-hagen 
1907.  Karl  Steinbrück. 

Hausgehilfe. 

1.  Begriff.  2.  Eigenart  des  häuslichen  Dienst- 
verhältnisses: a)  Allgemeines,  b)  Arbeitsbereich, 

c)  Arbeitszeit,  d)  Wohnung,  e)  Arbeitsvermitt- 
lung. 3.  Ständische  Lage  der  Hausgehilfen: 

a)  Allgemeines,  b)  Herkunft,  c)  Soziale  und 
individuelle  Chancen,  d)  Fürsorgebestrebungen. 
4.  Klassenlage  der  Hausgehilfen:  a)  Lohnver- 

hältnisse, b)  Hausgehilfenverbände.  5.  Rechts- 
lage der  Hausgehilfen.    6.  Statistik. 

1.  Begriff.  Als  Hausgehilfen  bezeichnet 
man  Personen,  deren  Arbeitsverhältnis  die 
regelmäßige  entgeltliche  Verrichtung  niederer 
häuslicher  Dienste  (einschließlich  persön- 

licher Bedienung)  im  Haushalte  Dritter  be- 
zweckt. Begrifflich  zu  unterscheiden  sind 

vomHausgehilfen:a)dieHausangestellten, 
d.  h.  Personen,  die  unter  den  gleichen  Voraus- 

setzungen höhere  Dienste  verrichten;  b)  die 
Heimarbeiter,  d.  h.  Personen,  die  im 
Dienste  eines  Dritten  im  eigenen  Haushalt 
gewerbliche  Arbeit  verrichten  (s.  Art. 

„Hausindustrie").  Handelt  es  sich  bei  den 
letztgenannten  Arbeitern  um  eine  völlig 
andere  Kategorie,  so  hängt  der  Begriff  des 
Hausangestellten  nahe  mit  dem  des  Haus- 

gehilfen zusammen  und  wird  irreführend 
oft  mit  ihm  synonym  gebraucht.  Unsere 
Darstellung  des  häuslichen  Dienstverhält- 

nisses läßt  sich  sinngemäß  auch  auf  die 
Hausangestellten  ausdehnen;  die  arbeits- 

rechtliche Lage  beider  Gruppen  hausdienst- 
licher Arbeitnehmer  ist  indessen  in  wesent- 
lichen Punkten  verschieden.  Für  die  Be- 

griffsbestimmung des  Hausgehilfen  ist  wesent- 
lich die  Verrichtung  häuslicher  Dienste  im 

Haushalte  des  Dritten ;  weder  ist  derjenige 
ein  Hausgelulfe,  der  häusliche  Dienste  regel- 
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mäßig  außerhalb  dieses  Haushalts  verrichtet 
(z.  B.  gewerbsmäßige  Wäscherinnen  und 
Plätterinnen),  noch  derjenige,  der  andere  als 
häusliche  Dienste  verrichtet  (z.  B.  gewerb- 

liche Gehilfen  im  Haushalte  eines  Zwischen- 
meisters der  Hausindustrie,  Gastwirtsgehilfen 

—  auch  Küchenmädchen  u.  dgl.  —  in  dem 
mit  dem  Haushalte  des  Arbeitgebers  ver- 

bundenen gast  Wirtschaft  liehen  Kleinbetrieb). 
Ferner  muß  die  entgeltliche  Leistung  be- 

zweckt werden:  Volontärverhält  nisse  zur  Er- 
lernung der  Haushaltsführung  scheiden  auch 

dann  aus,  wenn  ein  Entgelt  gewählt  wird, 
das  nach  Lage  der  Dinge  nicht  der  wesent- 

liche Zweck  des  Eingehens  des  Arbeits- 
verhältnisses ist.  Nicht  wesentlich  ist  die 

völlige  Aufnahme  des  Arbeitnehmers  in  den 
Haushalt  des  Arbeitgebers,  obschon  diese 
in  Europa  die  Regel  bildet;  sowohl  der 
Diener  oder  das  Hausmädchen  fallen  auch 
dann,  wenn  sie  die  Nachtzeit  regelmäßig 
außerhalb  des  Haushaltes  ihres  Arbeitgebers 
verbringen,  unter  den  Begriff  des  Haus- 

gehilfen, als  auch  die  sog.  „Aufwartung", 
sofern  sie  die  häuslichen  Dienste  im  Haus- 

halte eines  Dritten  (oder  mehrerer  Arbeit- 
geber) nur  regelmäßig  —  in  der  Regel 

hauptberuflich — leistet.  Die  bloß  gelegent- 
liche oder  von  Fall  zu  Fall  vereinbarte  Aus- 

übung häuslicher  Dienste  reicht  nicht  für 
den  Begriff  des  Hausgehilfen  aus.  Auch 
ist  derjenige  nicht  als  Hausgehilfe  anzu- 

sprechen, der  nicht  schlechthin  „häusliche 
Dienste",  sondern  nur  bestimmte  handwerk- 

liche Fertigkeiten  (z.  B.  Kammerjäger,  Des- 
infektor) im  Haushalte  Dritter  verrichtet, 

auch  wenn  dies  in  regelmäßiger  Wiederkehr 

geschieht  (z.  B.  sog.  „Näh-  oder  Flickfrauen"). Die  Grenze  ist  im  Sprachgebrauch  noch  nicht 
völlig  fest,  da  Wort  und  Begriff  noch  sehr 
jung  sind  und  der  letztere  sich  insbesondere 
erst  allmählich  von  dem  alten  Begriff  des 

„Gesindes"  loslöst. 
2.  Eigenart  des  häuslichen  Dienstver- 

hältnisses, a)  Allgemeines.  Das  häusliche 
Dienstverhältnis  unterscheidet  sich  vom  ge- 

werblichen grundlegend,  wenn  auch  graduell 
für  die  einzelnen  Gruppen  der  Hausgehilfen 
verschieden,  durch  das  Zusammentreffen 
folgender  Tatbestände:  1.  daß  der  Arbeit- 

geber den  Hausgehilfen  nicht  zum  Zwecke 
seiner  Verwendung  im  erwerbsmäßigen 
Warenerzeugungs-  oder  -austauschprozeß  ein- 

stellt ;  2.  daß  Leistung  und  Gegenleistung  im 
einzelnen  unbestimmt  sind  und  innerhalb 
verhältnismäßig  weiten  Spielraums  vom 
Arbeitgeber  willkürlich  bestimmt  oder  dem 
Wechsel  unterworfen  werden;  3.  daß  sich 
die  Arbeit  nicht  in  gesonderten  Arbeits- 

räumen, sondern  im  Haushalte  des  Arbeit- 
gebers oder  (ausnahmsweise  und  bei  einzelnen 

Verrichtungen)  zumindest  in  räumlicher 
Nähe   dieses   Haushaltes   oder   seines    Vor- 

standes oder  der  sonstigen  Angehörigen  des 
Haushaltes  vollzieht.  Schon  dieser  Unter- 

schied gegenüber  dem  gewerblichen  Arbeits- 
verhältnis bedeutet  zugleich  eine  grundlegend 

andersartige  Struktur  des  Hausdienstes:  der 
Hausgehilfe  befindet  sich  in  höherem  Maße 
in  einem  persönlichen  Treueverhältnis  zum 
Arbeitgeber,  ist  mit  dessen  persönlicher 
Besitz-  und  Standeslage,  Charaktereigen- 

schaften, Gewohnheiten,  Familienstand, 
moralischem,  religiösem  und  hygienischem 
Niveau  usw.  weit  enger  und  unmittelbarer, 
die  eigenen  Chancen  fast  aller  Art  mehr 
bestimmend  verknüpft.  Umgekehrt  bringt 
die  Vertrauensstellung  des  Hausgehilfen  auch 
eine  starke  Abhängigkeit  des  Arbeitgebers 
von  den  persönlichen  Eigenschaften  des 
Hausgehilfen,  auch  über  Fleiß,  Geschick- 

lichkeit, Anlernbarkeit  hinaus  mit  sich: 
die  Zuverlässigkeit,  Verschwiegenheit, 
Sauberkeit,  Gesundheit,  Moral,  sowie  Willig- 

keit und  Unverdrossenheit  gewinnen  hier 
weit  größere  Bedeutung  als  in  allen  anderen 
Arbeitsverhältnissen  (einschl.  der  landwirt- 

schaftlichen). Die  Reibungsmöglichkeiten 
sind  entsprechend  größer  und  sind  schwerer 
dauernd  zu  beheben.  Andererseits  ist  unter 
günstigen  persönlichen  Voraussetzungen  (bei 
beiden  Vertragsparteien)  eine  Ueberwindung 
des  beiderseitigen  Abhängigkeitsbewußt- 

seins durch  ein  starkes  Zusammengehörig- 
keitsgefühl möglich,  wie  es  anderwärts  eben- 

falls kaum  mehr  in  heutigen  Arbeitsverhält- 
nissen anzutreffen  ist. 

b)  Arbeitsbereich.  Der  Hausdienst  trägt 
nicht  die  Tendenz  zu  wachsender  Arbeitsteilung 
in  sich.  Der  Hauptgrund  dieser  Erscheinung  ist 
die  bisher  nicht  nur  absolut,  sondern  auch  relativ 
größere  Zunahme  der  auf  einer  mittleren  Ver- 

mögens- oder  Einkommensstufe  stehenden  Haus- 
haltungen gegenüber  den  auf  hoher  Wohlhaben- 
heitsstufe stehenden.  Der  Mittelstand  —  dessen 

Glieder  z.  T.  aus  berufsständischen  (Prestige-, 
Repräsentations-)  Gründen  selbst  dann,  wenn 
die  Klassenlage  die  Beschäftigung  von  Haus- 

gehilfen knapp  oder  nur  um  den  Preis  von 
Opfern  in  der  Befriedigung  anderer  Bedürfnisse 
erlaubt,  diese  nicht  entbehren  zu  können  glauben 
und  im  Falle  der  außerhäuslichen  Berufstätigkeit 
von  Ehemann  und  -frau  oder  zur  Entlastung  der 
geistig,  wenn  auch  im  Hause  selbst,  arbeitenden 
Frau,  besonders  beim  Fehlen  heranwachsender 
Töchter,  sich  in  einer  ständisch  bedingten  oder 

physischen  Zwangslage  zur  Einstellung  von  Haus- 
gehilfen befinden  -,  dieser  Mittelstand  bedarf 

vornehmlich  des  „Mädchens  für  alles",  der 
„Stütze"  oder  des  „Hausmädchens".  Diese 
drei  Kategorien  sind  schon  begrifflich  wenig 
unterscheidbar,  wenn  man  davon  absieht,  daß 
die  Stütze  vielfach  die  höheren  ständischen 

Ansprüche  geltend  macht;  hinsichtlich  der 
Arbeitsteilung  kann  von  ihnen  übereinstimmend 
gesagt  werden,  daß  eine  solche  kaum  überhaupt 

vorliegt.  Sie  verrichten  den  sog.  niederen  Haus- 
dienst in  seiner  Gesamtheit  und  einschließlich 

der     persönlichen    Bedienung,     versehen     als» 
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vornehmlich  die  Reinigung  und  Ordnung  der 
Wohnung,  des  Hausrats,  der  Kleidung  und 
Wäsche,  Einkauf  und  Zubereitung  von  Speisen, 
Bedienung  bei  Tisch,  Hilfeleistungen  beim  An- 

kleiden, Wartung  von  Kindern  und  von  kranken 
Haushaltsangehörigen.  Ein  Teil  dieser  Leistungen 
wird  neuerdings,  besonders  in  den  größeren 
Städten,  vielfach  nicht  mehr  von  dem  Haus- 

gehilfen verlangt,  sondern  Erwerbsunterneh- 
mungen überlassen;  doch  ist  dies  nach  dem 

Wesen  der  Leistung  und  des  Objektes,  an  dem 
sie  verrichtet  wird,  nur  in  beschränktem  Umfange 
möglich  oder  wirtschaftlich  zweckmäßig.  Ein 
Ergebnis  planmäßiger  Arbeitsteilung  liegt  vor, 
wenn  neben  dem  Hausmädchen  eine  Köchin 
beschäftigt  wird,  doch  ist  auch  in  diesem  Falle 
ein  Uebergreifen  des  Arbeitsbereiches  der  einen 
Hausgehilfin  in  den  der  anderen  nicht  selten; 
wird  die  Köchin  als  einzige  Hausgehilfin  be- 

schäftigt, so  nähert  sich  ihr  Pflichtenkreis  meist 

sehr  dem  des  „Mädchens  für  alles".  Aehnlich 
verhält  es  sich  mit  (sog.  „einfachen")  Haus- hälterinnen und  Dienern,  doch  tritt  bei  letzteren 
regelmäßig  die  Pflicht  zur  persönlichen  Be- 

dienung des  Arbeitgebers  in  den  Vordergrund 
(noch  mehr  bei  den  sog.  Jungfern).  Unklar 
abgegrenzt  pflegt  fast  stets  der  Arbeitskreis  von 
Zimmermädchen,  Küchen-  und  Kindermädchen 
zu  sein,  und  zwar  auch  dann,  wenn  mehrere 
Hausgehilfen  nebeneinander  beschäftigt  werden. 
Die  Beschäftigung  von  mehr  als  drei  Hausgehilfen 
in  einem  Haushalt  ist  selten;  sie  wird  überdies  in 
großen  Städten  bisweilen  mit  einem  Steuersatz 
von  außerordentlicher,  gegen  luxuriöse  Lebens- 

haltung des  Arbeitgebers  gerichteter  Höhe  be- 
legt, während  die  Besteuerung  der  Beschäftigung 

eines  einzelnen  Hausgehilfen  nicht  erheblich  ist. 
c)  Arbeitszeit.  Wie  der  Hausgehilfe  beim 

"Vertragsschluß  sein  Arbeitsquantum  infolge  der 
wenig  entwickelten  Arbeitsteilung  und  der  Eigen- 

art jedes  Haushalts  nur  in  gröbsten  Zügen  ab- 
schätzen kann,  so  pflegt,  sofern  er  in  die  häus- 

liche Gemeinschaft  aufgenommen  ist,  auch  seine 
Arbeitszeit  unabsehbar  zu  sein.  Gesetzliche 

Beschränkungen  nach  Art  der  gewerblichen  be- 
stehen im  Deutschen  Reiche  nicht.  Lediglich 

Tarifverträge  enthalten  bisweilen  Bestimmungen 
über  Höchstarbeitszeit  und  über  Arbeitsbereit- 
schaftszeit;  die  letztere  spielt  im  häuslichen 
Dienstverhältnis  eine  große  Rolle,  weil  zwischen 
den  Arbeitsverrichtungen  oft  mehr  oder  weniger 
lange  Zeit  vergeht,  die  unausgeführt  ist,  ohne 
daß  doch  dem  Hausgehilfen  die  völlig  freie 
Verfügung  über  sie  eingeräumt  werden  kann, 
weil  er  für  neue  Verrichtungen  erreichbar  bleiben 
muß.  In  Bayern  wird  amtlich  auf  , .Normal- 

arbeitsverträge" hingewirkt,  die  für  allgemein 
verbindlich  erklärt  werden  können1)  und  von 
denen  Abweichungen  nur  unter  Einhaltung 
gewisser  Formvorschriften  vereinbart  werden 
können,  —  also  eine  losere  Vertragsinstitution 
als  der  Tarifvertrag  und  seine  Allgemeinverbind- 

licherklärung. Auch  die  Mindestnachtruhe  ist 
noch  nicht  reichsgesetzlich  geregelt.  In  Meck- 

lenburg-Schwerin,   in  Bayern  und  in  Deutsch- 

l)  Dabei  soll  eine  Arbeitszeit  von  höchstens 
10  Stunden,  und  zwar  innerhalb  der  Zeit  von 
6  Uhr  morgens  bis  8  Uhr  abends  angestrebt 
werden. 

Österreich  beträgt  sie  9  Stunden.  In  diesea 
Ländern  haben  die  Hausgehilfen  auch  Anspruch 
auf  2*4  Stunden  (Deutschösterreich  2)  Pause 
(einschl.  Zeit  zur  Einnahme  der  Mahlzeiten) 
während  der  täglichen  Arbeitszeit,  sowie  auf 
Bezahlung  von  Ueberstunden  nach  einer  be- 

stimmten Abendstunde  (in  Bayern  9  Uhr).  Diese 
Schutzbestimmungen  einzelner  Länder  werden 
indessen  vielfach  nicht  innegehalten  und  nicht 
behördlich  kontrolliert.  Die  Bequemlichkeit  und 
Gleichgültigkeit  vieler  Haushaltungsvorstände, 
ihre  eigene  bewegliche  Arbeitszeit,  überkommene 
Gewohnheit,  sowie  das  Gefühl  der  Schutzlosig- 
keit  auf  Seiten  des  Hausgehilfen  und  im  Falle  der 
Vereinbarung  von  Ueberstundenvergütung  sein 
Wunsch,  diese  zu  erhalten,  lassen  die  Arbeitszeit 
zuzüglich  der  Arbeitsbereitschaftszeit  sehr  oft, 
und  zwar  auch  in  den  Ländern,  die  bereits 

Schutzbestimmungen  eingeführt  haben,  un- 
gemessen lang  werden  und  den  gesamten  Tag 

außerhalb  derNachtruhezeit  umfassen,  zumal  die 
Einhaltung  geregelter  Arbeitsstunden  und  Pausen 
selbst  in  gut  geleiteten  Haushaltungen  unver- 

kennbare Schwierigkeiten  bereitet.  Die  etwaige 
Freizeit  darf  in  der  Regel  nicht  ohne  weiteres 
außerhalb  der  Wohnung  des  Arbeitgebers  ver- 

verbracht werden,  es  sei  denn,  daß  der  Haus- 
gehilfe selbst  nicht  in  dieser  wohnt.  Hierfür 

bestehen  vielmehr  sog.  „Ausgehtage"  (meist 
Sonntagnachmittage,  freilich  selten  jede  Woche; 
mehr  und  mehr  außerdem  auch  in  bestimmten 
Zeitabständen,  oft  wöchentlich,  freie  Werktags- 

nachmittage). In  Bayern  hat  der  Hausgehilfe 
Anspruch  auf  wöchentlich  einmalige  Werktags- 
ausgehezeit  von  4  Stunden  und  auf  eine  6stündige 
Ausgehezeit  an  jedem  zweiten  Sonn-  oder  Feier- 

tag, sowie  auf  ausreichende  Freizeit  zum  Be- 
suche des  Gottesdienstes;  Deutschösterreich 

geht  hinsichtlich  der  Sonntage  etwas  weiter 
(8  Stunden)  und  setzt  als  Beginn  der  Freizeit 
spätestens  3  Uhr  nachmittags  fest.  Endlich 
besteht  auch  in  diesen  beiden  Ländern  Anspruch 
auf  Urlaub  unter  Fortzahlung  des  Lohnes 

(Bayern  8  Tage  nach  einem  Jahr,  Deutsch- 
österreich ebenfalls,  aber  nach  2  Jahren  14, 

nach  5  Jahren  21  Tage).  Die  jährliche  Gewährung 
von  Urlaub  hat  sich  in  den  letzten  Jahren  auch 
ohne  gesetzlichen  Zwang  eingebürgert,  sie  ist 
im  Hausdienst  fast  stets  bei  gutem  Willen 
durchführbar  und  stellt  ein  notwendiges  Korrelat 
zu  der  weitgehenden  Bindung  des  Hausgehilfen 
in  der  übrigen  Zeit  dar. 

d)  Wohnung.  Der  Hausgehilfe  —  mit 
Ausnahme  der  Aufwartefrauen,  Zugeherinnen  usw. 
—  wohnt  in  Europa  meist  im  Haushalt  des 
Arbeitgebers,  in  Nordamerika  vielfach  nicht. 
Die  Kammern  der  Hausgehilfen  sind  in  den  Groß- 

städten oft  sehr  klein  und  hygienisch  nicht  ein- 
wandfrei, besonders  in  Berlin.  Die  Hausgehilfen 

streben  die  Pflicht  des  Arbeitgebers  zur  Ge- 
währung eines  verschließbaren  Raumes,  der 

ein  verschließbares  Behältnis  für  ihre  Kleidung 
enthält,  an.  In  Deutschösterreich  ist  dies  gesetz- 

lich vorgeschrieben.  Im  Deutschen  Reich  ge- 
währt §  618  Abs.  2  BGB.  dem  in  die  häusliche 

Gemeinschaft  Aufgenommenen  Anspruch  auf 
einen  der  Gesundheit  und  Sittlichkeit  ent- 

sprechenden Wohn-  und  Schlafraum;  bei  Nicht- 
erfüllung ist  der  Arbeitgeber  schadenersatz- 

pflichtig nach  §§  842-846  BGB. 
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e)  Arbeitsvermittlung.  Die  Arbeits- 
vermittlung erfolgt  für  Hausgrehilfen  noch 

großenteils  durch  gewerbsmäßige  Stellen- 
vcrmittler.  In  Norddeutschland  ist  neben 

dieser  kostspieligen  und  geradezu  am  häu- 
figen Stellenwechsel  interessierten  Ver- 

mittlungsstelle, die  auch  sittliche  Gefahren 
bringen  kann,  der  öffentliche  paritätische 
Arbeitsnachweis  in  starkem  Vordringen  be- 

griffen, besonders  in  den  Großstädten.  In 
kleinen  Orten  und  in  Süddeutschland  über- 

wog bisher  die  karitative  Arbeitsvermittlung. 
Neben  beiden  spielt  die  Arbeitsvermittlung 
auf  dem  Wege  über  das  Zeitungsinserat  aller- 
wärts  eine  sehr  große  Rolle  (München  1914 
von  100  Dienstmädchen  6,9  durch  öffent- 

lichen Arbeitsnachweis,  15,5  durch  Inserat, 
22,5  durch  karitative  Einrichtungen,  5  durch 
die  gewerbsmäßige  Stellenvermittlung  in 
Stellen  gebracht). 

3.  Ständische  Lage1)  der  Hausgehilfen, 
a)  Allgemeines.  Die  gesellschaftliche 
Stellung  des  Hausgehilfenstandes  steht  in 
engem  Zusammenhang  mit  der  geringen 
Freiheit,  die  dieser  besitzt,  wie  überhaupt 
für  die  Bewertung  eines  Berufsstandes  das 
Ausmaß  der  Macht,  über  sich  oder  andere 
zu  verfügen,  stets  mitbestimmend  ist.  Die 
Freiheit  des  Hausgehilfen  ist  sowohl  durch 
Beine  völlige  oder  fast  völlige  Zugehörigkeit 
zum  Haushalt  des  Arbeitgebers,  insbesondere 
durch  das  Wohnen  in  ihm,  als  auch  durch 
die  Ungemessenheit  von  Arbeitsmenge  und 
-zeit  beschränkt.  Die  Befehlsgewalt  des 
Arbeitgebers,  beim  gewerblichen  Produktions- 

prozeß auf  diesen  selbst  immer  strenger  be- 
grenzt, hat  im  Haushalt  die  Tendenz  zum 

Uebergreifen  auf  die  gesamte  persönliche 
Lebensführung,  was  sich  z.  T.  aus  dem  In- 

teresse des  Arbeitgebers  an  der  sittlichen 
Integrität  und  überhaupt  an  der  Erhaltung 
eines  bestimmten  Kulturniveaus  des  Haus- 

haltes erklärt.  Die  Versuchung,  mit  der 
Befehlsgewalt  Mißbrauch  zu  treiben,  ist  in 

Zeiten  "  andauernden  Hausgehilfenmangels zwar  rational  vermindert,  besteht  aber  doch, 
als  dem  Hausdienstverhältnis  schlechthin 
innewohnend,  fort  und  steigert  sich  in  der 
Hand  unedler  Naturen.  Das  Fehlen  jenes 
Maßes  von  tatsächlicher  Gleichberechtigung, 
das  der  gewerbliche  Arbeiterstand  erlangt 
hat,  findet  seinen  äußeren  Ausdruck  in  der 
Bezeichnung  der  Familie  des  Arbeitgebers 

als  „Herrschaft",  der  Ehefrau  des  Haus- 
haltungsvorstandes als  „gnädige  Frau",  so- 

wie in  der  Anrede  des  Hausgehilfen  beim 
Vornamen  (bisweilen  sogar  bei  einem  gene- 

ralisierenden Vornamen),  selten  noch  mit 

„Du".  Alle  diese  Erscheinungen,  die  freilich 
mehr  oder  weniger  bei  den  Zugeherinnen, 

*)  Die  Terminologie  dieses  Beitrags  folgt  im wesentlichen  Max  Weber. 

Aufwartefrauen  usw.  fehlen,  begründen  die 
gesellschaftliche  Geringschätzung  des  Haus- 

gehilfen, die  durch  seine  frühere  Rechts- 
stellung noch  vergrößert  wurde.  Weniger 

ausschlaggebend  ist  die  Art  der  Dienst- 
verrichtung selbst;  zwar  birgt  nach  Fr.  W. 

Foerster  „der  Beruf  des  persönlichen  Dienstes 
schwere  Gefahren  für  die  Menschenwürde 

des  Dienenden"  in  sich,  aber  die  persönliche 
Bedienung  macht  ja  nur  einen  (oft  nicht 
sehr  großen)  Teil  der  Beschäftigung  des 
Hausgehilfen  aus,  der  im  übrigen  mit  häus- 

lichen Arbeiten  befaßt  wird,  die  er  als  Vor- 
stand eines  kleinen  eigenen  Haushalts  oder 

als  Hausfrau  auch  selbst  verrichten  müßte 
und  die  jedenfalls  weder  niedriger  noch  an 
sich  freudloser  oder  weniger  beseelt  sind  als 
der  Durchschnitt  der  gewerblichen  Arbeits- verrichtungen. 

b)  Herkunft.  Ueber  die  gesellschaft- 
liche Herkunft  des  Hausgehill'en  läßt  sich  in 

Ermangelung  ausreichender  statistischer  Un- 
terlagen wenig  mit  Sicherheit  sagen.  Doch 

scheinen  der  ländliche  Kleinbesitz  und  die 
bodenständige  Landarbeiterschaft,  daneben 
die  Familien  unterer  Beamten  und  kleiner 
Handwerker  gegenüber  der  gewerblichen 
Lohnarbeilerschaft,  besonders  im  evangeli- 

schen Norddeutschland,  hinsichtlich  der  Her- 
kunft der  Hausgehilfen  vorzuherrschen,  wobei 

häufig  anzunehmen  ist,  daß  Mütter,  die 
selbst  im  Haushalt  berufstätig  gewesen  sind, 
auch  ihre  Töchter  diesem  wieder  zuzuführen 

geneigt  sind.  Die  Versuche  der  Arbeits- 
nachweise, gewerbliche  Arbeiterinnen  und 

ungelernte  Jugendliche  aus  Familien  ge- 
werblicher Arbeiter  dem  Hausdienst  zuzu- 

führen, scheitern  selbst  in  Zeiten  großer 
Arbeitslosigkeit  überaus  oft. 

c)  Soziale  und  individuelle 
Chancen.  Die  Aufstiegsmöglichkeiten 
des  Hausgehilfen  innerhalb  seines  Berufs- 

standes sind  gering.  Der  Aufstieg  vollzieht 
sich,  soweit  überhaupt,  in  der  Regel  auf 

dem  Wege  vom  „Mädchen  für  alles"  über die  Köchin  zur  Haushälterin,  wobei  indessen 
das  oben  unter  2b  Gesagte  einschränkend 
zu  beachten  ist.  Der  Uebergang  in  Berufe 
außerhalb  des  Hausdienstes  ist  wohl  häufiger 
als  dieser  Aufstieg  und  als  der  Uebergang 
von  gewerblichen  Berufen  in  den  Hausdienst, 
doch  fehlen  auch  hierüber  ausreichende 
Forschungsergebnisse.  Im  allgemeinen  wird 
die  Hausgehilfentätigkeit  nicht  als  Lebens- 

beruf, sondern  nur  auf  eine  Reihe  von  Jahren 
ausgeübt.  Dies  gilt  insbesondere  von  den 
weiblichen  Hausgehilfen,  die  mit  der  Ver- 

heiratung aus  dem  Berufe  auszuscheiden 
pflegen;  freilich  vollzieht  sich  nicht  selten 
auch  nur  der  Wechsel  von  der  Hausmädchen- 
zur  Aufwartefrauentätigkeit.  Die  Heirats- 

aussichten sind  gut:  aus  örtlichen  Statistiken 
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(z.  B.  Nürnbergs)  ergibt  sich  ein  im  Verhält- 
nis zur  Zahl  der  heiratenden  Arbeiterinnen 

unverhältnismäßig  großer  Anleil  der  weib- 
lichen Hausgehilfen  an  der  Ehesehlicßungs- 

zahl,  und  zwar  auch  noch  nach  Uober- 
schreitung  des  30.  Lebensjahres.  Eine  Nürn- 

berger Statistik  von  1916  zeigt  auch  eine 
erheblich  höhere  Zahl  von  Eheschließungen 
über  das  eigene  Standesniveau  hinaus  bei 
den  weiblichen  Hausgehilfen  als  bei  den 
Arbeiterinnen:  kleine  Besitzer  und  Händler, 
Handwetksmeister,  Beamle,  Handlungsge- 

hilfen sind  als  Ehemänner  verhältnismäßig 
stark  beteiligt;  unter  den  gewerblichen  Ge- 

hilfen herrschen  die  gelernten  Har.dweiks- 
gesellen  bei  weilem  als  Ehemänner  der 
weiblichen  Hausgehilfen  vor.  Die  Ursachen 
dieser  Erscheinung  liegen  sowohl  darin,  daß 
die  Hausgehilfin  nicht  in  so  häufige  Be- 

rührung- mit  dem  Fabrikarbeiter  kommt  als 
die  Arbeiterin,  als  auch  darin,  daß  bei  ihr 
häusliche  Tugenden,  insbesondere  wirtschaft- 

liche Angelerntheit,  Fleiß,  Zucht,  bisweilen 
auch  kleine  Ersparnisse  (infolge  geringer 
Chancen  zum  Geldverbrauch  in  der  kargen 
Freizeit)  vermutet  werden;  auch  der  ziem- 

lich gute  Gesundheitszustand  der  Haus- 
gehilfinnen mag  dabei  eine  Rolle  spielen: 

dieser  erklärt  sich  sowohl  aus  der  meist  länd- 
lichen Herkunft,  den  in  der  Regel  hygienisch 

weniger  bedenklichen  Arbeitsräumen  und 
den  relativ  günstigen  Ernährungsverhält- 
nissen,  als  auch  bereits  aus  der  Auslese,  die 
sich  durch  die  Nichtaufnahme  als  krank 

angesehener  Personen  in  die  häusliche  Ge- 
meinschaft vollzieht.  —  Diesen  günstigen 

Chancen  steht  die  Chance,  im  Falle  der 
NichtVerheiratung  im  eigenen  Berufe  bei 
notwendig  werdendem  Stellenwechsel  in 
älteren  Lebensjahren  schwer  unterzukommen 
und  infolge  Ungelerntheit  in  allen  außer- 

häuslichen Verrichtungen  auch  anderwärts 
schwer  Arbeit  zu  finden,  gegenüber.  Auch 
ist  die  sexualmoralische  Chance  der  Haus- 

gehilfin ungünstig:  ihre  Unselbständigkeit, 
ihre  geringe,  daher  zu  hochgradigem  Genuß- 

reiz verführende  Mußezeit,  ihre  Fremdheit 
in  der  Großstadt,  bisweilen  auch  das  Ver- 

halten männlicher  Haushaltsangehöriger 
bringen  die  Neigung  zu  geschlechtlichem 
Leichtsinn  mit  sich.  Der  große  Anteil  der  Haus- 

gehilfinnen an  geschlechtlichen  Erkrankungen, 
Fehlgeburten,  Kindesmorden,  sowie  ihr  Ab- 

gleiten zur  gewerbsmäßigen  Unzucht,  be- 
sonders nach  Geburt  unehelicher  Kinder, 

ist  statistisch  erwiesen.  Das  nahe  Zusammen- 
treffen zweier  Wohlstandsstufen  bringt  in 

den  Angehörigen  der  unteren  auch  bei 
anderen  Berufen  den  Hang  zu  überstandes- 

gemäßer Lebensführung  mit  sich,  dessen 

Kosten  (Kleidung-,  Putz)  haltlose  weibliche 
Arbeitnehmer  immer  geneigt  sind,  durch 
Preisgabe  ihrer  geschlechtlichen  Ehre  unter 

Verzicht    auf   ihre    körperliche    Arbeit    er- 
fordernden Beruf  zu  bestreiten. 

d)  Fürsorgebestrebungen.  Der  per- 
sönlichen Kote  der  Hausgehilfinnen  nehmen  sich 

zahlreiche  örtliche  karitative  Vereinigungen, 
besonders  solche  konfessionellen  Charakters,  an 

(„Verein  der  Freundinnen  junger  Mädchen" 
u.  dg].).  Jedoch  haben  sich  die  großen  kon- 

fessionellen Frauenbünde  von  diesem  Arbeits- 
felde abdrängen  lassen:  der  Deutsch-evangelische, 

der  Katholische  und  der  Jüdische  Frauenbund 

sind  bei  Tarif-  oder  Normalhausdienstvertrags- 
verhandlungen  in  Ermangelung  ausreichender 
Arbeitgebervereinigungcn  als  Kontrahenten  auf 
der  Arbeitgeberseite  aufgetreten. 

4.  Klassenlage  der  Hausgehilfen, 
a)  Lohn verh ältnisse.  Der  Haisgehilfe 
gehört  meist  dem  Proletariat  an;  er  ist  in 
der  Regel  besitzlos  und  in  seinen  Eiwerbs- 
chancen  nicht  positiv  privilegiert.  In  der 
Sicherheit  seiner  Exislerz  erhebt  er  sich 

indessen  über  den  durchschnittlichen  ge- 
werblichen Lohnarbeiter:  da  der  Hars- 

gehilfenlohn  fast  stets  großenteils  Natural- 
lohn ist,  gleitet  inneihalb  gewisser  Grerzen 

die  Entlohnung  automatisch  nach  Maßgabe 
der  Teuerung.  Die  Beköstigung  —  zu  der 
als  weitere  Naluralleisturgen  vielfach  ge- 

wohnheitsmäßig Kleidurgsstücke,  besorders 
als  Weihnachts-  und  Gehurl  stagsgaben, 
treten  —  schwär kt  in  ihrem  Werte  zwar 
nach  der  Klassenlage  oder  der  irralional  be- 

stimmten standesgemäßen  Lebcnshalturg  des 
Arbeitgebers,  gewährt  aber  auch  in  Zeiten 
hoher  Leber smitlelpreise  und  selbst  dann, 
wenn  der  Hausgehilfe  geringere  Kost  erhält 
als  die  Familier mitglieder,  meist  die  sorgen- 

freie Erhaltung  der  physischen  Existenz. 
Der  Geldlohn  trägt  demgegenüber  nur  er- 

gänzenden Charakter.  Vor  dem  Kriege  be- 
trug er  für  Mädchen  für  alles  meist  zwischen 

18  und  30  M.  monatlich.  Unter  dem  Drucke 
der  auf  hohe  Nominallöhne  bedachten  Ge- 

werkschaften ist  er  inzwischen  auf  45  bis 
120  M.  (in  Badeorten  und  Großslädten, 
auch  sonst  vereinzelt,  noch  mehr)  gestiegen 
und  oft  in  Tarifverträgen  oder  wenigstens 
Normalverträgen  festgelegt.  Die  Löhne  für 
Köchinnen  und  für  Herrschaftsdiener  sind 

etwas  höher,  ebenso  die  Haushälterinnen- 
löhne. Lehrstellen  werden  geringer  besoldet. 

Für  Ueberstunden  wird  0.50 — 1,50  M.  ge- 
geben. Aufwartefrauen  erhalten  1.50 — 2  M. 

die  Stunde,  bei  freier  Verpflegung  auch 
weniger.  Die  Steigerung  der  Gehllöhne  und 
das  Wachsen  der  Verpflegungskosten  be- 

ginnt, dem  Mittelstand  die  Möglichkeit,  sich 
durch  Hausgehilfen  von  niederen  Haus- 

arbeiten zu  entlasten,  zu  beschneiden. 
b)  Hausgehilfenverbände.  Während  die 

Arbeitgeber  sich,  soweit  es  sich  bei  ihnen  um 
Hausfrauen  handelt,  erst  seit  wenigen  Jahren 
zu  „Hausfrauenvereinen"  zusammenschließen, 
die  ursprünglich  obendrein  nicht  die  Beeinflussung 
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des  Hausdienstverhältnisses  bezweckten,  ist  auf 
Arbeitnehmerseite,  nach  Ansätzen,  die  bis  1898 
zurückreichen,  seit  1906  eine  (in  Nürnberg  ent- 

standene) planmäßige,  anfangs  lokalistische  Ge- 
werkschaftsbewegung anzutreffen,  die  die  Schwie- 

rigkeiten, die  hinsichtlich  der  Organisationsarbeit 
der  Hausgehilfen  gegeben  waren,  allmählich 
überwunden  hat.  Der  freigewerkschaftliche 

„Zentralverband  der  Hausangestellten"  hatte 
1914  etwa  6000,  1920  über  30  000  Mitglieder. 
Die  zuständige  Christliche  Gewerkschaft  ist 
der  „Reichsverband  weiblicher  Hausangestellten 

Deutschlands";  sie  ist  erheblich  schwächer. 
Daneben  bestehen  katholische  und  evangelische 
Hausgehilfen-  und  Dienstbotenvereine,  z.  T. 
ohne  ausgesprochen  gewerkschaftliche  Tendenz. 

5.  Rechtslage  der  Hausgehilfen.  Seit 
Aufhebung  der  z.  T.  bis  tief  ins  18.  Jahrh. 
zurückreichenden  Gesindeordnungen  im 

Jahre  1918  unterliegt  das  Hausdienstver- 
hältnis im  Deutschen  Kciche  nur  roch  den 

Dienstvertragsbestimmungen  des  BGB.  Je- 
doch ist  ergänzend  in  Bayern  eir.e  V.  v. 

13./XII.  1918  (nebst  Richtlinien  v.  31./XII. 

1918)  und  in  Mecklenburg-Schwerin  eine 
V.  v.  16./I.  1919  Landesrecht.  Eine  reichs- 

gesetzliche Regelung  steht  bevor;  das  Schick- 
sal des  Regierungsentwurfes  ist  aber  zurzeit 

zu  ungewiß,  als  daß  hier  sein  Inhalt  an- 
gegeben werden  müßte.  In  Deutsch- 

österreich gilt  ein  ,, Hausgehilfengesetz' 
v.  26./II.  1920;  im  Gegensatz  zu  den  glied- 
staat  liehen  Verordnungen  im  Deutschen 
Reiche  handelt  es  sich  hier  nicht  um  ein 

Provisorium.  Daher  verdient  das  deutsch- 
österreichische  Gesetz  eine  Wiedergabe  seines 
Inhaltes. 

Es  gilt  nur  für  Gemeinden  mit  mehr  als 

5000  Einwohnern.  Die  Regelung  des  Haus- 
dienstverhältnisses in  kleineren  Gemeinden 

ist  Sache  der  Landesgesetzgebung;  diese  hat 
bisher  in  Ober-  und  in  Niederösterreich  ein- 

gegriffen. Dadurch  wird  den  besonderen 
Bedürfnissen  der  ländlichen  Haushal- 

tungen Rechnung  getragen,  in  denen  viel- 
fach die  Ausgehezeiten  anders  geregelt  werden 

müssen  als  in  der  Stadt,  wenn  sie  ihren  Sinn  er- 
füllen sollen,  und  in  denen  auch  die  Ruhezeit- 

bestimmungen des  Gesetzes  nicht  zweckmäßig 
wären,  und  zwar  auch  dort,  wo  sich  —  wie  im 
ländlichen  Großhaushalt  —  der  Hausgehilfe 
nach  seiner  gesamten  Stellung  und  Tätigkeit 
klar  von  dem  Teil  landwirtschaftlicher  Arbeit- 

nehmer, der  früher  als  „ländliches  Gesinde"  be- 
zeichnet wurde,  abhebt,  was  in  der  bäuerlichen 

Wirtschaft,  je  kleiner  sie  ist,  desto  weniger  der 
Fall  zu  sein  pflegt  und  die  Quelle  schwerer 
statistischer  Ungenauigkeiten  (s.  u. !)  bildet. 
Ueber  die  Ruhezeitregelung  im  deutschöster- 

reichischen Gesetz  ist  bereits  unter  2c  das 

Nötigste  gesagt.  Die  nächtliche  Ruhezeit  soll 
in  der  Regel  zwischen  9  und  6  Uhr  liegen.  Für 
Jugendliche  unter  16  Jahren  beträgt  sie  min- 

destens 11  Stunden  (statt  9);  die  Ruhepausen 
während  des  Tages  betragen  hier  3  (statt  2) 
Stunden.  Ueber  den  Urlaubsanspruch  —  der 
übrigens  mit  einem  Anspruch  auf  geldlichen 
Zuschuß  in  Höhe  von  %  bis  1%  Monatsbarlohn 

neben  dem  fortlaufenden  Lohn  verknüpft  ist  - s.  wiederum  oben  unter  2c.  Die  Kost  soll  im 
allgemeinen  derjenigen  eines  erwachsenen  ge- 

sunden Familienmitgliedes  gleich  sein;  über  die 
Wohnung  s.  unter  2  d.  Die  Kündigungsfrist  muß 
für  beide  Teile  gleich  sein,  was  im  Deutschen 
Reich  zurzeit  nicht  von  Gesetzes  wegen  der 
Fall  ist,  da  das  BGB.  im  Gegensatz  zur  Gewerbe- 

ordnung eine  zwingende  Vorschrift  diesen  In- 
halts nicht  enthält.  In  der  Regel  beträgt  sie 

in  Deutschösterreich  14  Tage;  durch  Vertrag 
kann  sie  auf  8  Tage  verkürzt  werden.  Nach 
lOjähriger  ununterbrochener  Dauer  des  Dienst- 

verhältnisses hat  der  Hausgehilfe  ein  außer- 
ordentliches Entgelt  in  Höhe  eines  Viertels 

seiner  Jahresbezüge  zu  beanspruchen,  falls  ohne 
sein  Verschulden  das  Dienstverhältnis  aufgelöst 
wird;  dieses  Entgelt  steigt  mit  jedem  weiteren 
Dienst  jahre  um  5v.  H.  bis  zu  einem  vollen  Jahres- 

lohn. An  die  Stelle  des  früheren  Dienstboten- 
buches ist  in  Deutschösterreich  eine  Dienstkarte 

getreten,  die  die  Gemeindebehörde  des  Aufent- 
haltsortes als  Identitätsnachweis  mit  Photo- 

graphie ausstellt.  Ist  der  Hausgehilfe  nach 
14fägiger  Dauer  des  Dienstverhältnisses  durch 
Krankheit  oder  Unfall  an  der  Leistung  ver- 

hindert, so  hat  er  Anspruch  auf  Entgelt  2  Wochen 
lang,  nach  6 monatiger  Dauer  4  Wochen  lang. 
Die  Bestimmungen  des  Gesetzes  über  den  Ver- 

tragsinhalt —  Art,  Umfang,  Entgelt  der  Arbeit  — 
richten  sich  in  Ermangelung  anderweitiger  Ver- 

einbarungen nach  Ortsbrauch,  doch  kann  der 
Hausgehilfe  nach  Dienstantritt  schriftliche  Auf- 

zeichnung seiner  wesentlichen  Rechte  und 
Pflichten  fordern  — ,  ferner  diejenigen  über  die 
Fürsorgepflicht  bei  Dienstbehinderung,  die  Auf- 

lösung des  Dienstverhältnisses  und  die  Pflicht 

des  Arbeitgebers,  auf  Verlangen  des  ausschei- 
denden Hausgehilfen  über  Dauer  und  Art  der 

geleisteten  Dienste  eine  Bescheinigung  auszu- 
stellen, gelten  auch  für  nicht  in  die  Haus- 

gemeinschaftaufgenommene Hausgehilfen,  sofern 
sie  hauptsächlich  durch  das  Dienstverhältnis  in 
Anspruch  genommen  waren.  Endlich  enthält  das 
Gesetz  einige  weitergehende  Bestimmungen  für 

Hausangestellte  (..Hausgehilfen  höherer  Art") hinsichtlich  des  Wohnraums,  der  Ruhezeit,  des 
Urlaubs  und  der  (6  Wochen  betragenden) 
Kündigungsfrist. 

6.  Statistik.  Nach  den  Zählungen  der 
hauptberuflich  Erwerbstätigen  von  1895  und 
1907  gab  es  1  339  316  bzw.  1  264  755  „Dienende 
für  häusliche  Dienste,  im  Haushalt  ihrer 

Herrschaft  lebend",  im  Deutschen  Reich; 
davon  waren  weiblich  1  313  957  bzw.  1  249  383. 
Sie  verteilten  sich  auf  die  Berufsabteilungen,  wie folgt: 

Land-  und 
Forstwirtsch, 

1895  374  697 
1907         163  829 

Lohnarbeit, 

wechselnder 
Art 
1  270 

1  226 

Industrie  u. 

Bergbau 
320134 

33i  756 

freie  Berufe, 

öff.  Dienst 

173  548 
223 38S 

Handel, 
Verkehr, 

Gasthaus 

283  977 

342  955 

Berufslose 

168  ri6 

201  6or 
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Der  außerordentliche  Rückgang  in  der  Land- 
wirtschaft dürfte  überwiegend  nur  formalstati- 

stisch zu  erklären  sein,  da  die  Begriffsbestimmung 

der  „Dienenden"  hier,  wie  oben  dargelegt,  großen 
Schwierigkeiten  begegnet.  Ihm  steht  eine  be- 

sonders kräftige  Zunahme  beim  Handel  und  bei 
den  freien  Berufen  gegenüber;  in  beiden  Fällen 
bildeten  die  weiblichen  Hausgehilfen  gegenüber 
den  männlichen  sowohl  1895  als  auch  1907  die 

überwältigende  Ueberzahl  (99,56%  in  der  Ab- 
teilung Handel,  98,3%  in  der  Abteilung  freie 

Berufe  und  öffentlicher  Dienst  im  Jahre  1907). 
Da  in  der  Abteilung  Handel  und  Verkehr  auch 
die  Gastwirtschaften  mitgezählt  sind,  so  ist 
hier  freilich  eine  ähnliche  Fehlerquelle  wie  bei 
der  Landwirtschaft  zu  beachten:  nicht  selten 

werden  Gastwirtsgehilfinnen,  bes.  Zimmermäd- 
chen in  Hotels,  aber  auch  Köchinnen  und 

Kellnerinnen  in  kleinen  Gastwirtschaften  nicht 
als  gewerbliche  Arbeiterinnen  gezählt  worden 
wein.  Die  Verteilung  der  Dienenden  auf  Selb- 

ständige, Angestellte  und  Arbeiter  in  den  ein- 
zelnen Berufsabteilungen  ist  überall  so,  daß  die 

weit  überwiegende  Zahl  der  Dienenden  auf  die 
crsteren  fällt;  am  schärfsten  ist  dies  in  der  Land- 

wirtschaft ausgeprägt,  wo  die  Selbständigen 
150  214,  die  Angestellten  8738  und  die  Arbeiter 
4  877  Dienende  beschäftigen.  Für  Landwirt- 

schaft, Industrie  und  Handel  zusammen  lauten 
die  entsprechenden  Zahlen  717  780,  84  160  und 
36  600,  wobei  die  relative  Höhe  der  letzteren 
Ziffer  noch  immer  auffällt  (selbst  auf  17,8  Mill. 
Arbeiter!)  und  auf  statistische  Unebenheiten 
deutet;  die  letzteren  dürften  auch  bei  der  Ab- 

grenzung zwischen  Selbständigen  und  Ange- 
stellten nicht  fehlen,  da  den  ersteren  die  „leiten- 

den Angestellten"  zugezählt  sind,  deren  Begriff 
gerade  1907  noch  durchaus  strittig  war.  Die 
Zahl  der  männlichen  Dienenden  sinkt  von  3778 
bei  der  Klasse  der  Selbständigen  auf  152  bei 
den  Angestellten  und  5  bei  den  Arbeitern.  — 
Hausgehilfen,  die  nicht  im  Haushalt  ihrer 
„Herrschaft"  wohnen,  insbesondere  also 
Aufwartefrauen  u.  dgl.,  wurden  1907  im  Deut- 

schen Reich  315  999,  darunter  279  208  weib- 
liche, gezählt;  sie  beschäftigten  selbst  wiederum 

804  Dienende  in  ihrem  eigenen  Haushalt  und 
hatten  129  838  Angehörige  ohne  einen  Haupt- 

beruf, darunter  80  689  weibliche.  13  332  dieser 
Hausgehilfen  übten  noch  einen  Nebenberuf  aus, 
darunter  9478  weibliche,  überwiegend  in  der 
Landwirtschaft  (9251,  darunter  6605  weibliche). 
Als  Nebenberuf  betrachteten  weitere  41 719 
anderweit  Erwerbstätige  die  häuslichen  Dienste, 
die  sie  im  fremden  Haushalt  verrichteten, 
darunter  32 121  weibliche.  —  Die  durch  den 
Krieg  verursachten  Verschiebungen  in  den  Ver- 

mögens- und  Einkommensverhältnissen  belassen 
den  statistischen  Erhebungen  von  1907  nur 
noch  einen  sehr  beschränkten  Gegenwartswert. 
Das  gleiche  gilt  jedoch  auch  von  den  aus  metho- 

dischen Gründen  nicht  berücksichtigten  Er- 
hebungen von  1916.  In  der  Zwischenzeit  sind 

Teile  der  mittleren  Besitzklasse,  sowie  der  auf 
geistige  Arbeit  angewiesenen  Erwerbsklassen,  be- 

sonders die  Angehörigen  freier  Berufe,  ge- 
zwungen gewesen,  weniger  Dienende  zu  be- 

schäftigen. Hierüber  fehlt  zurzeit  noch  sta- 
tistisches Material.  Nur  für  einzelne  Städte 

liegt  es  vor.  So  ist  in  Wien  die  Zahl  der  Haus- 
haltungen mit  2  oder  mehr  Hausgehilfen  von 

15  400  i.  J.  1910  auf  9100  i.  J.  1919  und  auf 

6000  im  September  1920  gesunken.  Die  Gesamt- 
zahl der  Hausgehilfen  sank  hier  von  1910  bis 

1919  von  101  364  auf  66  481,  die  Zahl  der  Haus- 
haltungen ohne  Hausgehilfen  stieg  von  370  493 

auf  409  949.  Die  Zahl  derjenigen  mit  1  Haus- 
gehilfen sank  von  64  522  auf  43  293.  Uebrigens 

ist  die  Zahl  der  Hausgehilfen  im  Verhältnis  zur 
Gesamtbevölkerung  seit  Jahrzehnten  in  der 
ganzen  zivilisierten  Welt  gesunken,  im  Deutschen 
Reich  auch  die  Zahl  der  weiblichen  Hausgehilfen 
im  Verhältnis  zur  Gesamtzald  der  weiblichen 
Erwerbstätigen. 

Literatur:  Art.  Gesinde  (von  W.  Kühirr  und 
A.  Elster)  im  II.  d.  St.,  3.  Aufl.  und  im  W. 
(I.  V.  —  Br.  Steinbrecht,  Arbeitsverhältnisse 
iind  Organisationen  der  häuslichen  Dienstboten 
in  Boilern,  München  1921  (überaus  instruktiv/ 
aueh  Ulier  die  bayerischen  Verhältnisse  hinaus!) 
—  ß.  lierger,  Die  häuslichen  Dienstboten  nach 
dem  Kriege,  M.-Gladbach  1010.  —  Flock,  Die 
weiblichen  Dienstboten  in  Manchen,  München 

1912.  —  /•".  W.  Fuerster,  Die  Dienstbotenfrage 
und  die  Hausfrauen,  Zürich  1S9S.  —  Köhler, 
Gesinden  cid  und  Gesindewesen  in  Deutschland, 
Jena  1S96.  —  O.  Stil  lieh.  Die  Lage  der  weib- 

lichen Dienstboten  in.  Berlin,  Berlin  1902.  — 
Weitere  Literatur  ist  in  der  Schrift  von  Stein- 

brecht angegeben.  —  lieber  die  Vorarbeiten- 
der neuen  reichsgesetzlichen  Regelung  des  Haus- 

dit  nstvcrhällnisses  vgl.  „Soziale  Praxis",  XXIX ff. 
Jleyde. 

Haushalt,  Haushaltplan 
s.  Budget. 

Haushaltung. 

I.  Die  Haushaltung  vom  wirtschaft- 
lichen und  sozialen  Standpunkte. 

IL  Haushaltung9statistik. 

I.  Die  Haushaltung  vom  wirt- 
schaftlichen und  sozialen 

Standpunkte. 

1.  Das  Wesen  der  Haushaltung.    2.  Die  Be- 
deutung   des    Familienhaushalts.      3.    Gemein- 

schaftlicher Haushalt.    4.  Förderung  des  Haus- 
haltungswesens. 

1.  Das  Wesen  der  Haushaltung.  Haus- 
haltung ist  nach  der  allgemeinsten  Bedeutung 

des  Wortes  die  selbständige  Wirtschaft 
nach  der  Seite  der  Konsumtion  betrachtet, 
und  unter  Haushalt  versteht  man  dem- 

gemäß die  Ordnung  der  Güterverwen- 
dung innerhalb  einer  öffentlichen  oder 

privaten  Wirtschaft.  An  dieser  Stelle  be- 
schäftigen wir  uns  nur  mit  den  privat- 

wirtschaftlichen  Haushaltungen,  die  der 

Hauptsache  nach  durch  die  Einzelwirt- 
schaften der  Familien  dargestellt  werden, 

wenn  es  auch  neben  diesen  einerseits  manche 
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nicht  aus  Familiengliedern  bestehende  Ge- 
meinschaften und  andererseits  ganz  allein- 

stehende Personen  gibt,  die  ebenfalls  einen 
privaten  selbständigen  Haushalt  führen. 
In  der  Familienhaushaltung  aber  sind  häufig 
zwei  Kreise  zu  unterscheiden,  von  denen  der 
engere  seinen  Unterhalt  aus  dem  Ein- 

kommen des  Familienhauptes  —  was  die 
Regel  ist  —  oder  auch  anderer  Angehöriger 
bezieht,  während  der  weitere  Kreis  auch 
solche  Mitglieder  umfaßt,  deren  Unterhalt 
aus  dem  Kapital  des  Inhabers  der  Haus- 

haltung bestritten  wird,  weil  sie  nicht  nur 
als  Konsumenten  an  der  Haushaltung, 
sondern  auch  als  nicht  zur  Familie  gehörende 
Arbeiter  zu  produktiven  Zwecken  an  der 
Wirtschaft  beteiligt  sind  oder  gegen  Ent- 

gelt als  Hausgenossen  aufgenommen  sind. 
In  der  alten  Naturalwirtschaft  und  auch 

in  den  alten  Lebensformen  der  städtischen 
Gewerbe  war  es  vorherrschende  Sitte,  daß 
Arbeiter  und  Gehilfen,  soweit  sie  in  dem 
eigenen  Produktionsbetriebe  des  Arbeit- 

gebers beschäftigt  waren,  auch  der  weiteren 
Haushaltung  desselben  angehörten  und  aus 
dieser  ihren  Konsumtionsbedarf  als  Natural- 
lieferung  erhielten.  In  der  Landwirtschaft 
Jiat  sich  diese  Einrichtung  auch  gegenwärtig 
noch  in  nicht  unbedeutendem  Umfange 
erhalten,  da  das  eigentliche  landwirtschaft- 

liche Gesinde,  die  ,, Knechte"  und  „Mägde" 
auf  dem  Gute  beköstigt  und  beherbergt  wird. 
Von  diesen  für  die  produktiven  Zwecke 
der  Wirtschaft  arbeitenden  Haushaltungs- 

mitgliedern sind  aber  diejenigen  Dienst- 
boten zu  unterscheiden,  die  für  die  Haus- 

haltungsgeschäfte selbst  und  die  .Bequem- 
lichkeit der  Herrschaft  verwendet  werden. 

Diese  stehen  in  unmittelbarem  Dienste 
der  Konsumtion  und  gehören  zu  dem 
engeren  Kreise  der  eigentlichen  Familien- 
haushaltung. 

Die  Erweiterung  der  Haushaltung  durch 
zahlende  Hausgenossen  finden  wir  bei  Fa- 

milien, die  in  der  Aufnahme  sog.  Pensionäre 
einen  Nebenerwerb  suchen.  Wenn  die 

Pensionshaltung  den  Hauptzweck  der  Haus- 
haltung bildet,  hat  man  es  mit  einer  dem 

Gasthausbetriebe  verwandten  An  st  alt  s- 
haushaltung  zu  tun,  also  einer  Wohn- 
und  Kostgemeinschaft  voneinander  grund- 

sätzlich nicht  verwandten  Personen  unter 
gemeinsamer  Oberleitung.  Demnach  gehören 
zu  den  Anstaltshaushaltungen  auch  Hospize, 
Arbeiterinnen-  und  Ledigenheime,  Kranken-, 
Straf-  und  Armen anst alten,  Erziehungs-  und 
Versorgungsanstalten,  Klöster,  Kasernen  und 
Arbeitermassenquartiere,  die  in  der  Regel 
gewerblichen  Betrieben  angegliedert  sind. 

2.  Die  Bedeutung  des  Familienhaus- 
halts. Charakteristisch  für  die  Haushaltung 

im  engeren  Sinne  ist  ihr  inniger  Zusammen- 
hang mit  dem  Familienleben,  mit  dem  sie 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

in  dem  „häuslichen  Herde"  nach  dem  ge- 
wöhnlichen Sprachgebrauche  einen  gemein- 
schaftlichen Mittelpunkt  besitzt.  Auch  in 

den  Worten  „Hausvater"  und  „Hausfrau" 
ist  die  Verschmelzung  der  Aufgaben  an- 

gedeutet, die  dem  Manne  und  der  Frau  in 
der  Leitung  sowohl  der  Familie  wie  der 
Haushaltung  erwachsen.  Der  Mann  hat 
für  die  materielle  Grundlage  der  Haushaltung 
und  im  großen  und  ganzen  für  die  zweck- 

mäßige, den  Verhältnissen  entsprechende 
Verwendung  des  Einkommens  zu  sorgen. 
Die  Frau  findet  in  der  unmittelbaren  Führung 
der  Haushaltungsgeschäfte  die  in  der  Regel 
ihr  am  meisten  zusagende  und  zugleich  die 
wirtschaftlich  fruchtbarste  und  nützlichste 

Wirksamkeit.  Daß  das  Wort  „haushalten" 
auch  die  Bedeutung  hat  „sparsam  mit  einer 
Sache  umgehen",  ist  als  volkstümliche 
Anschauung  über  die  Aufgabe  der  Haus- 

haltung ebenfalls  bedeutsam. 
Wie  groß  der  rein  wirtschaftliche 

Vorteil,  also  gewissermaßen  der  Unter- 
nehmergewinn bei  der  eigenen  Haushalts- 

führung ist,  kann  man  durch  Vergleichung 
der  Kosten  derselben  mit  denjenigen  der 
auf  Gast-  und  Speisehäuser  angewiesenen 
Lebensweise  ermitteln.  Die  Differenz  wächst 
natürlich  mit  der  absoluten  Größe  der 
Gesamtausgaben  in  beiden  Fällen,  aber  der 
Nachteil  ist  doch  wohl  im  allgemeinen  am 
empfindlichsten  für  die  Inhaber  der  kleinsten 
Einkommen.  Wenn  Arbeiter,  etwa  Bau- 

handwerker, genötigt  sind,  in  der  Nähe 
ihres  Beschäftigungsortes  ihre  Mahlzeiten 
in  Wirtshäusern  einzunehmen,  so  müssen 
sie  erheblich  mehr  aufwenden,  als  wenn 
ihnen  dieselben  Speisen  zu  Hause  von  einer 
tüchtigen  Hausfrau  bereitet  würden,  ganz 
abgesehen  davon,  daß  sie  im  ersteren  Falle 
häufig  auch  noch  gewissermaßen  genötigt 
sind,  etwas  zu  trinken,  was  bei  dem  Essen  zu 
Hause  erspart  würde.  Allerdings  ist  in  vielen 
Fällen  die  große  Entfernung  der  Arbeit- 

stelle von  der  Wohnung  die  Ursache  dieser 
Lebensweise,  und  in  sparsamen  Arbeiter- 

familien wird  sie  noch  soweit  wie  möglich 
dadurch  vermieden,  daß  das  Essen  dem 
Vater  von  der  Frau  oder  den  Kindern  über- 

bracht wird.  Diese  Möglichkeit  besteht 
aber  nicht,  wenn  auch  die  Frau  in  einer 
Fabrik  oder  ̂   sonstwo  außer  dem  Hause 

beschäftigt  ist,  und  der  wirtschaftliche  Nach- 
teil des  Mangels  einer  eigenen  Haushaltungs- 

unternehmung  zeigt  sich  dann  in  vergrößertem 
Maßstabe.  —  Aber  wenn  auch  der  Unter- 

nehmergewinn bei  der  eigenen  Haushalts- 
führung weit  geringer  wäre,  als  er  tatsächlich 

bei  genügendem  Fleiß,  Geschick  und  Spar- sinn der  Hausfrau  sein  kann,  so  würden 
doch  immer  noch  die  ethischen  Vorzuge 

dieser  Lebensweise  zugunsten  derselben  schwer 
ins    Gewicht    fallen.       Die    Hausfrau    hat 
ßd.  v. 

11 
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die  Aufgabe,  mit  liebevoller  Sorglichkeit 
die  Bedürfnisse  aller  Familienglieder  zu 
erkennen  und,  so  gut  es  mit  den  vorhandenen 
Mitteln  möglich  ist,  zu  befriedigen.  Nicht 
egoistisches  Interesse,  sondern  Liebe  und 
Wohlwollen,  nicht  selten  opferwillige  Selbst- 

verleugnung der  Mutter  leitet  die  häusliche 
Wirtschaft,  wenn  sie  wirklich  ist,  was  sie 
sein  kann  und  soll.  Die  Kinder  sollen  von 
frühester  Jugend  an  in  der  Mutter  ein 
lebendes  Beispiel  der  stetigen  Pflichttreue 
in  der  Alltäglichkeit  des  Lebens,  der  Ord- 

nungsliebe, Pünktlichkeit,  Reinlichkeit,  kurz 
all  der  wirtschaftlichen  Tugenden  vor  Augen 
haben,  für  die  es  keine  andere  ebenso  ge- 

eignete Schule  gibt  wie  das  Haus  und  die 
Familie. 

Die  Bedingungen  für  die  Verwirklichung 
eines  solchen  Familienhaushaltes  sind  aller- 

dings nicht  in  allen  Schichten  der  Gesellschaft 
gegeben,  und  unglücklicherweise  fehlen  sie 
am  meisten  in  derjenigen  Klasse,  für  welche 
ein  fester  Halt  des  Familienlebens  besonders 
zu  wünschen  ist,  nämlich  im  Arbeiterstande, 
soweit  in  diesem  auch  die  Frauen  genötigt 
sind,  sei  es  in  Fabriken  oder  in  anderer  Art 
außer  dem  Hause  mitzuarbeiten.  Auch 
übermäßig  lange  Arbeitszeit  des  Mannes 
und  vorzeitige  erwerbstätige  Beschäftigung 
der  Kinder  wirkt  schädigend  auf  das  Gefühl 
für  Häuslichkeit  und  zerstört  sowohl  die 
wirtschaftlichen  wie  die  ethischen  Vorteile 
des  Familienhaushalts.  —  In  der  Klasse 
der  Keichen  trennt  sich  Haushaltung  eben- 

falls fast  vollständig  vom  Familienleben  und 
dieses  verliert  dadurch  meistens  viel  an 
Herzlichkeit  und  Innigkeit.  Die  unmittel- 

bare Leitung  der  Haushaltung  fällt  höheren 
Bediensteten  zu,  die  Dame  des  Hauses 
beschränkt  sich  bestenfalls  auf  die  Angabe 
der  Speisekarte  und  sonstige  allgemeine 
Anordnungen.  — Ihren  besten  Boden  aber  hat 
die  Familienhaushaltung  in  dem  Mittel- 

stande, dem  kleinen  wie  dem  wohlhabenden, 
dem  einfachen  gewerbetreibenden  oder  land- 

wirtschaftlichen wie  dem  höhergebildeten. 
Und  zwar  darf  man  hier  die  Verhältnisse, 
wie  sie  sich  in  Deutschland  unter  dem 
Einfluß  der  nach  der  deutschen  Sitte  er- 

zogenen Hausfrauen  gestaltet  haben,  hin- 
sichtlich der  Vereinigung  der  wirtschaftlichen 

und  ethischen  Vorteile  der  Familienhaus- 
haltung als  die  befriedigendsten  bezeichnen. 

Die  deutsche  Hausfrau  aus  diesen  Kreisen 
betrachtet  ihre  hausmütterliche  Tätigkeit 
als  ihre  Hauptaufgabe;  an  der  Erwerbs- 

tätigkeit des  Mannes  nimmt  sie  nur  soweit 
teil,  als  es  durch  die  wirtschaftlichen  Ver- 

hältnisse der  Familie  unumgänglich  geboten 
ist,  und  zwar  nur  innerhalb  des  Hauses;  wo 
es  möglich  ist,  hält  sie  sich  von  solcher  Tätig- 

keit ganz  fern.  In  dieser  Beziehung  unter- 
scheidet sie  sich  von  den  Frauen  des  kleinen 

und  mittleren  Gewerbe-  und  Handelsstandes 
in  Frankreich,  die  sich  häufig  vollständig 
der  Geschäftstätigkeit  widmen  und  darin 
den  Mann  nicht  selten  an  Tüchtigkeit  über- 

treffen. In  der  Erwerbstätigkeit  leisten  die 
französischen  Frauen  dieser  Klasse  durch- 

schnittlich mehr  als  die  deutschen  und  auch 

in  bezug  auf  sparsame  Kegelung  des  Haus- 
halts —  mit  Einschluß  der  Ausgaben  des 

Mannes  —  sind  sie  durchweg  mustergültig; 
aber  das  eigentliche  Familienleben  wird 
durch  diese  Ablenkung  der  Wirksamkeit 

der  Frau  geschädigt,  die  Kinder,  meistens- 
auf  zwei  bis  drei  beschränkt,  werden  viel- 

fach als  eine  Last  betrachtet  und  sobald  wie 
möglich,  wenn  es  die  Mittel  der  Familie 
erlauben,  in  einem  Pensionat  untergebracht. 
—  In  England  sind  die  Mittelklassen 
wohlhabender  als  in  Deutschland  und  in 
den  höheren  Schichten  derselben  ist  daher 

das  Dienstpersonal  verhältnismäßig  zahl- 
reich. Für  die  Frau  gilt  eine  unmittelbare 

Beteiligung  an  häuslichen  Geschäften  als 
nicht  ladylike,  und  sie  hält  sich  daher  schon 
aus  Scheu  vor  den  Dienstboten  von  solchen 
sorgfältig  zurück,  auch  schon  bei  einer 
Vermögenslage,  bei  der  die  deutsche  Haus- 

frau eine  eingreifende  eigene  Haushaltungs- 
tätigkeit noch  keineswegs  scheut.  Wenn 

die  englische  Dame  auch  die  Oberleitung 
des  Haushalts  in  der  Hand  behält,  so  führt 
sie  doch  nur  ein  konstitutionelles,  durch 
einen  höheren  Diener  oder  eine  Haus- 

hälterin vermitteltes  Regiment.  —  Li  Ame- 
rika ist  bei  den  Frauen  der  einigermaßen 

wohlhabenden  Stände  noch  weniger  Neigung 
zur  Haushaltungstätigkeit  zu  finden.  Be- 

sondere Schwierigkeiten  entstehen  hier  auch 
durch  die  von  den  europäischen  Anschau- 

ungen sehr  abweichende  Stellung  der  Dienst- 
boten, die  sich  mehr  und  mehr  als  selbständige, 

für  eine  bestimmte  Arbeitsleistung  gedungene 
Lohnarbeiter  und  nicht  nach  der  alten 

patriarchalischen  Art  als  dienende  Mit- 
glieder der  Familie  betrachten.  In  den 

Familien  mit  knappen  Einkommen  muß 
daher  der  Mann  manche  hauswirtschaft- 

liche Tätigkeiten,  z.  B.  das  Besorgen  von 
Einkäufen  übernehmen,  die  in  Deutschland 
zu  den  Aufgaben  der  Frauen  gehören.  Auch 
sucht  man  sich  durch  arbeitsparende  Vor- 

richtungen und  Maschinen  zu  helfen,  die- 
daher  in  Amerika  in  großer  Zahl  erfunden 
worden  sind  und  auch  in  den  europäischen 
Haushaltungen  mehr  und  mehr  Verwendung 
finden.  Man  kann  nun  allerdings  zugunsten- 
der  englischen  und  amerikanischen  Sitten 
geltend  machen,  daß  die  Frauen  mehr  Zeit 
und  Gelegenheit  finden,  sich  eine  höhere- 

geistige Ausbildung  zu  verschaffen  und 
sich  sogar  zu  selbständigen  künstlerischen^ 
literarischen  oder  wissenschaftlichen  Lei- 

stungen zu  erheben.    Wenn  indes  statistisch 
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festgestellt  werden  könnte,  wie  viele  Frauen 
die  erübrigte  Zeit  auf  eine  weniger  löbliche 
Weise  verwerten,  sie  vielmehr  mit  Mode- 

torheiten, Flanieren,  „Shopping"  und  Koman- 
iesen vergeuden,  so  wäre  zu  fürchten, 

daß  der  Prozentsatz  der  letzteren  sehr  stark 
überwöge.  Uebrigens  ist  unter  normalen 
Umständen  auch  der  deutschen  Hausfrau  der 
gebildeten  Stände  bei  treuester  Erfüllung 
ihrer  häuslichen  Pflichten  noch  in  aus- 

reichendem Maße  die  Möglichkeit  geboten, 
ihre  geistigen  Interessen  zu  fördern  und  ihr 
Wissen  zu  bereichern.  Sie  befindet  sich  in 
dieser  Hinsicht  meistens  in  einer  besseren 

Lage  als  der  Mann,  der  von  einer  einseitig- 
praktischen Berufsarbeit  den  größten  Teil 

des  Tages  in  Anspruch  genommen  sich  auf 
einer  seinem  Stande  entsprechenden  Höhe 
der  allgemeinen  Bildung  zu  erhalten  sucht. 

In  neuerer  Zeit  hat  es  die  moderne 
städtische  Entwicklung  mit  sich  gebracht, 
daß  Familien  des  wohlhabenden  Mittel- 

standes auf  eine  eigene  Haushaltung  ver- 
zichtet und  es  vorgezogen  haben,  in  Fremden- 
heimen zu  leben.  Besonders  häufig  ist  diese 

Erscheinung  in  Amerika  zu  finden,  wohl  im 
Zusammenhang  mit  der  oben  erwähnten 
Dienstbotenfrage  und  der  komfortablen  Auf- 

machung der  dortigen  Hotels  und  Boarding- 
häuser.  Wenn  auch  das  Pensionsleben 
manche  Vorteile  hat,  so  bedeutet  es  doch 
immer  den  Verzicht  auf  die  hauswirtschaft- 

liche Selbständigkeit  und  die  seelische  Wärme 
eines  echten  Familienlebens.  Auch  die 
unvermeidliche  Kaumbeschränkung  bringt 
viele  Unbequemlichkeiten  mit  sich. 

Vor  dem  Kriege  beruhte  dieser  Verzicht 
auf  einen  eigenen  Haushalt  im  wesentlichen 
auf  freiwilliger  Entschließung.  Im  Laufe 
des  Kriegs  gab  die  Schwierigkeit  der  Lebens- 

mittelversorgung nicht  selten  Anlaß  zur 
Flucht  ins  Hotel-  und  Pensionsleben.  Gegen- 

wärtig sehen  sich  Tausende  von  Familien 
in  das  Pensionsleben  förmlich  hineinge- 

zwungen, da  die  in  fast  allen  vom  Kriege  — 
auch  nur  mittelbar  —  betroffenen  Ländern 
herrschende  Wohnungsnot,  die  Verteuerung 
des  Hausrats  und  der  Dienstbotenmangel  die 
Haushaltsgründung  oder  bei  Wohnsitzver- 

änderungen die  Fortführung  des  Haushalts 
außerordentlich  erschweren,  wenn  nicht  un- 

möglich machen. 
3.  Gemeinschaftlicher  Haushalt.  Zwi- 

schen eigener  Haushaltsführung  und  dem 
Leben  in  Fremdenheimen  gibt  es  nun  aber 
noch  den  Mittelweg  des  gemeinschaftlichen 
Haushalts.  Zu  seinen  Gunsten  wird,  soweit 
reine  Zweckmäßigkeitserwägungen  in  Frage 
kommen,  geltend  gemacht,  daß  viele  Be- 

dürfnisse der  Haushaltung  auf  diesem  Wege 
billiger  befriedigt  werden  können.  In  der 
Tat  kann  sich  der  Betrieb  einer  gemein- 

schaftlichen   Kochanstalt   für   eine   größere 

Anzahl  von  Familien  wesentlich  billiger 
stellen  als  die  Summe  der  Ausgaben,  die 
für  die  gleiche  Beköstigung  derselben  Fa- 

milien aus  Einzelküchen  erforderlich  ist. 
Dasselbe  gilt  von  gemeinschaftlichen  Wäsche- 

reien, Badeeinrichtungen,  von  der  gemein- 
schaftlichen Anschaffung  und  Aufspeiche- 

rung von  Brennmaterial  usw.  Viele  von  diesen 
Vorteilen  lassen  sich  aber  erlangen,  ohne  daß 
deswegen  der  Charakter  der  Familienhaus- 

haltung irgendwie  berührt  wird,  wie  sich 
dies  insbesondere  in  den  Erfolgen  gut 
organisierter  Konsumvereine  zeigt.  Durch 
Verzicht  auf  die  eigene  Küche  und  An- 

schluß an  eine  gemeinschaftliche  Anstalt 
wird  allerdings  der  Haushaltung  ein  wichtiges 
Element  entzogen.  Der  materielle  Gewinn 
bei  dieser  Methode  ist  jedoch  nach  manchen 
Erfahrungen  keineswegs  so  sicher,  wie  man 
es  theoretisch  vermuten  könnte.  Aber  wenn 
es  auch  gelänge,  auf  diesem  Wege  wirklich 
die  Speisen  billiger  zu  beschaffen  als  in  der 
Einzelküche,  so  behält  diese  Art  der  Ver- 

pflegung doch  immer  etwas  Schablonenhaftes, 
es  fehlt  die  genaue  Anpassung  an  die  indi- 

viduellen Wünsche  und  Geschmacksrich- 
tungen, und  der  vorausgesetzte  Billigkeits- 
vorteil wird  also  tatsächlich  durch  das 

Ertragen  dieses  Mangels  erkauft  und  aus- 

geglichen. Demgegenüber  bleibt  natürlich  der  Nutzen 
unbestritten,  den  Volksküchen,  die  nicht 
um  des  Gewinnes  willen,  sondern  in  gemein- 

nütziger Absicht  bestehen,  vielen  unbe- 
mittelten Familien  bringen,  ebenso  die  Ein- 

richtung von  Massenspeisungs-  oder  Ge- 
meinschaftsküchen zur  Zeit  von  Stö- 

rungen in  der  Förderung  oder  Erzeugung 
der  Konsumtionsgüter.  Zu  Maßnahmen 
letztgenannter  Art  sahen  sich  das  Deutsche 
Reich  und  Oesterreich  während  des  Welt- 

krieges veranlaßt.  Während  man  in  Oester- 
reich i.  J.  1916  darauf  ausging,  die  ganze 

Volksspeisung  unter  staatliche  Aufsicht  zu 
stellen,  wobei  neben  Anstalts-  und  Betriebs- 

küchen und  den  sog.  „offenen  Kriegsküchen" 
der  öffentlichen  Körperschaften,  vor  allem 
Gesellschaftsküchen  auf  genossenschaftlicher 
Grundlage,  im  Interesse  einer  gewissen 
sozialen  Gleichartigkeit  der  Speisenden,  ge- 

plant waren,  betrachtete  man  in  Deutsch- 
land die  Massenspeisung  vorwiegend  als  eine 

sozialpolitische  Hilfsmaßnahme.  Die  Forde- 
rung der  von  E.  Calwer  beantragten  zwangs- 

weisen Massenspeisung  blieb  unerfüllt,  wenn 

auch  das  Kriegsernährungsamt  den  Gemein- 
den gegenüber  einen  gewissen  Zwang  zur 

Einrichtung  von  Massenspeisungsanstalten 
anwandte.  Zu  einer  wirklichen  Volks- 

speisung ist  es  in  Deutschland  nicht  ge- kommen. Nur  472  von  den  563  Städten 
mit  mehr  als  10000  Einwohnern  errichteten 
Anstalten    für   die    Massenspeisung.      Man 

11* 
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zählte  unter  diesen  im  Jahre  1917  1076  all- 
gemeine Kriegsküchen  mit  Eintopfgerichten, 

116  Mittelstandsküchen  mit  getrennten;  Ge- 
richten, 528  Fabrikküchen  und  487  sonstige 

Küchen,  die  meist  karitativen  Charakter 
trugen.  Die  Leistungsfähigkeit  dieser  Küchen 
ging  i.  J.  1917  so  weit,  daß  sie  19,8  %  der 
in  Betracht  kommenden  Bevölkerung  — 
24354090  Einwohner  —  hätten  ernähren 
können,  tatsächlich  aber  bedienten  sich  ihrer 
nur  7,8%,  in  den  Städten  mit  über  500000 
Einwohnern  11,3%.  Frankfurt  a.  M.  über- 

schritt im  Juni  1917  diesen  Durchschnitt  mit 
13,7  %,  München  aber  blieb  im  September 
1917  mit  einer  Höchstleistungsfähigkeit  von 
11,3  %  hinter  ihm  zurück.  Im  allgemeinen 
bestand  der  Massenspeisung  gegenüber  eine 
weitgehende  Abneigung  und  war  ein  zahl- 

reicher Besuch  der  öffentlichen  Speise- 
anstalten nur  in  Zeiten  sehr  knapper  Lebens- 

mittelbelieferung zu  verzeichnen,  der  bei 
jeder  einigermaßen  fühlbaren  Besserung  so- 

fort nachließ.  Weit  größer  war  die  Be- 
deutung der  Massenspeisung  für  die  schwer 

notleidenden  Großstädte  der  vom  deutschen 

Heere  besetzten  ehemaligen  russischen  Rand- 
gebiete. In  Wilna  wurden  im  Juli  1917 

80  %  der  Bevölkerung  öffentlich  gespeist, 
in  Riga  im  Mai  1918  50  %.  In  Riga  wurde 
die  Frequenz  der  öffentlichen  Speiseanstalten 
gegen  den  Schluß  des  Jahres  noch  weit 
lebhafter,  was  vor  allem  der  Besserung  der 
Kost  und  dem  ausgezeichneten  System, 
das  den  daselbst  vorhandenen  stark  ausge- 

prägten nationalen  und  sozialen  Unter- 
schieden Rechnung  trug,  zu  verdanken  war. 

Diese  verhältnismäßig  geringen  Ergeb- 
nisse des  Massenspeisungswesens  sind  zu- 

gleich die  beste  Widerlegung  aller  auf 
Dauereinrichtung  der  Massenspeisung,  unter 
Ausschaltung  jeglicher  sozialen  Rangab- 

stufung, gerichteten  Tendenzen,  wie  sie  die 
kommunistische  Doktrin  seit  den  phan- 

tastischen Projekten  Fouriers  beherrschen. 
Ihre  Verwirklichung  kann  wohl  zeitweilig 
erzwungen  werden,  wie  im  russischen  Räte- 

staat, muß  aber  auf  die  Dauer  an  den 
individualistischen  Bedürfnissen  und  Nei- 

gungen der  Menschen  scheitern.  Die  Frei- 
heit der  Bedarfsbestimmung  ist,  wie  Schäffle 

bemerkt,  die  unterste  Grundlage  der  Frei- 
heit überhaupt,  und  diese  kann  sich  nur  in 

dem  eigenen  Haushalt  voll  entfalten. 
4.  Förderung  des  Haushaltungswesens. 

Die  Gründung  eines  selbständigen  Haushalts 
hatte  in  der  Vorkriegszeit  keine  Schwierig- 

keiten, die  sich  aus  der  allgemeinen  Wirt- 
schaftslage ergaben.  Gegenwärtig  haben  die 

bereits  erwähnten  Notstände  im  Wohnungs-, 
Hausrat-  und  Dienstbotenwesen  so  überhand 
genommen,  daß  ihre  Beseitigung  die  Mit- 

arbeit weitester  Kreise  erfordert  und  zu 
einer  Hauptsorge  unseres  öffentlichen  Lebens 

geworden  ist.  Soweit  es  unser  darnieder- 
liegendes Wirtschaftsleben  gestattet,  sind 

denn  auch  zahlreiche  Maßnahmen  zur  För- 
derung des  Wohnungsbaues,  insbesondere 

des  Kleinwohnungsbaues  und  des  ländlichen 
Siedelungswesens  im  Gange,  während  die 
gegen  Kriegsende  begründete  „Hausrat- 

hilfe" der  so  schwierigen  Hausratversorgung 
sich  angenommen  hat. 

Aller  wirtschaftlicher  und  ethischer  Ge- 
winn aus  der  privaten  Haushaltung  ist  aber 

an  die  Bedingung  geknüpft,  daß  diese  gut 
geführt  werde.  Die  Erfüllung  dieser  Be- 

dingung aber  hängt  hauptsächlich  wieder 
von  der  wirtschaftlichen  Tüchtigkeit  der 
Hausfrau  ab.  Diese  beruht  nicht  allein  auf 

natürlichen  Anlagen,  wie  Arbeits-und  Willens- 
kraft, Geschmack,  Takt,  sondern  auch  auf 

gründlicher  und  zweckmäßiger  Ausbildung. 
Die  Haushaltsführung  erfordert  eine  Menge 
positiver  Kenntnisse  und  Fertigkeiten,  die 
allerdings  nicht  sowohl  aus  Büchern  zu 
erlernen  als  unter  sachverständiger  Anlei- 

tung, am  besten  unter  der  Leitung  der 
Mutter,  von  den  jungen  Mädchen  zu  erwerben 
sind.  Die  Produktionstätigkeit  für  den 
häuslichen  Bedarf  (Spinnen,  Weben,  Brot- 

backen usw.)  ist  allerdings  in  der  neueren 
Zeit  mehr  und  mehr  eingeschränkt  worden, 
trotzdem  aber  bleibt  die  Haushaltungs- 

arbeit einer  bürgerlichen  Familie  mit  meh- 
reren Kindern  noch  sehr  umfangreich  und 

mannigfaltig.  Auch  wenn  die  Frau  nach 
den  Einkommensverhältnissen  des  Mannes 
nicht  genötigt  ist,  selbst  am  Kochherde  zu 
stehen,  muß  sie  doch  das  Kochen  verstehen 
und  überhaupt  ein  sachverständiges  Urteil 
auch  über  die  groben  Handarbeiten  besitzen, 
die  sie  den  Dienstboten  überlassen  kann. 
Die  feineren  Arbeiten  muß  sie  selbst  zu  ver- 

richten imstande  und  bereit  sein.  Sie  muß 
Warenkenntnisse  mannigfaltiger  Art  be- 

sitzen, nicht  nur  in  bezug  auf  Nahrungs- 
mittel, sondern  auch  auf  Kleiderstoffe, 

Geräte,  Möbel  usw.  Sie  muß  die  besten 
Bezugsquellen  kennen  und  nötigenfalls  auch 
feilschen  können.  Vor  allem  aber  muß 
sie  imstande  sein,  wirtschaftlich  zu  rechnen, 
die  Ausgaben  mit  den  Einnahmen  in  Ueber- 
einstimmung  zu  halten  und  sie  auf  die  ein- 

zelnen Zweige  der  Bedürfnisse  so  zu  ver- 
teilen, daß  der  größte  Nutzeffekt  für  die 

ganze  Familie  erreicht  wird.  Empfehlens- 
wert ist  zu  diesem  Zwecke  die  Aufstellung 

eines  förmlichen  Voranschlags,  in  dem  den 
einzelnen  Haushaltsrubriken  bestimmte  Kre- 

dite eröffnet  werden,  die  nur  im  Notfalle 
und  dann  nur  durch  Uebertragungen  von 
anderen,  die  wenigst  dringlichen  Bedürf- 

nisse betreffenden  Titeln  überschritten  werden 
sollten.  Mindestens  aber  wäre  eine  genaue 
Buchung  aller  Ausgaben  zu  verlangen,  aus 
der  sich  auch  bald  eine  ungefähre  praktische 
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Norm  für  die  jährlich  zulässige  Höhe  der 
einzelnen  Posten  ergeben  würde.  Freilich 
wird  auch  diese  Forderung  in  vielen  Fa- 

milien, namentlich  des  Arbeiterstandes,  noch 
nicht  erfüllt.  Einige  praktische  Kenntnis  der 
Haushaltung  besitzen  in  den  unbemittelten 
Klassen  wenigstens  diejenigen  Frauen,  die 
in  bürgerlichen  Häusern  einige  Jahre  als 
Dienstmädchen  gearbeitet  haben.  Desto 
unzureichender  aber  ist  die  wirtschaftliche 
Ausbildung  derjenigen,  die  bis  zu  ihrer 
Verheiratung  in  Fabriken  beschäftigt  gewesen 
sind,  und  wenn  sie  auch  als  Ehefrauen  diese 
Erwerbstätigkeit  fortsetzen  müssen,  so  ist 
eine  geordnete,  behagliche,  die  Familie 
vereinigende  und  den  Mann  aus  dem  Wirts- 

haus zurückhaltende  Häuslichkeit  nur  in 
den  seltensten  Fällen  anzutreffen,  selbst 
wenn  das  Einkommen  der  Familie  die  Unter- 

haltung einer  solchen  gestattet.  Aber  auch 
in  den  wohlhabenderen  Klassen  läßt,  selbst 
in  Deutschland,  die  Ausbildung  vieler  junger 
Mädchen  für  die  Aufgaben  einer  Hausfrau 
noch  viel  zu  wünschen  übrig,  namentlich 
infolge  des  noch  immer  weitverbreiteten 
gesellschaftlichen  Vorurteils,  daß  dilettan- 

tische Beschäftigung  mit  allerlei  Künsten  und 
mit  Literatur  in  Gestalt  französischer  und 
englischer  Romane  die  allein  angemessenen 
Bildungselemente  für  eine  aus  der  höheren 
Töchterschule  entlassene  junge  Dame  dar- biete. 

So  sehr  die  Hausfrau  durch  die  neu- 
zeitlichen Reformen  in  der  mechanischen 

Hausarbeit  entlastet  wurde,  so  verlangt 
doch  der  jetzige  Charakter  der  Hauswirt- 

schaft, daß  die  Frau  im  Interesse  einer 
rationellen  Regelung  der  Konsumfragen  über 
eine  gesteigerte  Dispositionsgabe,  über  eine 
gewisse  Warenkunde  für  Einkauf  und  Zu- 

bereitung der  Nahrungsmittel,  sodann  über 
hygienische  und  insbesondere  ernährungs- 

hygienische Kenntnisse,  über  die  Fähigkeit 
im  rechnerischen  Einteilen,  über  Kenntnisse 
von  den  hauswirtschaftlichen  Maschinen, 
auch  über  eine  gewisse  Gewandtheit  im 
Verkehr  mit  dem  Personal  (angesichts  des 
gesteigerten  Selbstgefühls  der  Hausange- 

stellten) verfügt.  Daneben  sollte  sie  es  ver- 
stehen, in  ihrem  Heim  ein  gut  Stück  Volks- 

kultur zum  Ausdruck  zu  bringen.  Je  schema- 
tischer  im  Zeitalter  der  Massen,  der  Ma- 

schinen und  der  Technik  das  Berufsleben 
des  modernen  Menschen  geworden  ist,  je 
stärker  durch  das  Hasten  und  Jagen  der 
einzelnen  Familienmitglieder  nach  Verdienst 
außerhalb  der  Familie  heutzutage  das  Fa- 

milienleben zu  leiden  hat,  um  so  mehr 
besteht  das  Bedürfnis  nach  Behauptung  der 
Eigenart  wenigstens  im  Schoß  der  Familie, 
nach  individueller  Gestaltung  des  Familien- 

lebens, nach  Pflege  der  feineren  Kultur  des 
täglichen  Lebens,  um  so  mehr  muß  die  Frau 

alles  auf  bieten,  was  zur  Veredelung,  Verschöne- 
rung, Erwärmung  des  Familienlebens  bei- 
trägt, was  den  Familiensinn  bei  den  Ange- 

hörigen aufrecht  erhält  und  fördert. 
Hier  können  Haushaltungsschulen,  haus- 

wirtschaftliche Beratungsstellen  und  Haus- 
haltungskurse erfolgreich  einsetzen.  Sie 

waren  bereits  vor  dem  Kriege  zahlreich 
vorhanden  und  erscheinen  heute  bei  der 
übergroßen  Zahl  junger  Ehen  und  dem 
Dienstbotenmangel  ganz  unentbehrlich;  jetzt 
werden  vielfach  auch  aus  Mitteln  der  pro- 

duktiven Erwerbslosenfürsorge  solche  Kurse 
für  erwerbslose  Frauen  und  Mädchen  ab- 

gehalten, unter  denen  viele  sind,  die  während 
des  Krieges  in  der  Rüstungsindustrie  be- 

schäftigt waren  und  keine  Gelegenheit 
haben,  die  Hauswirtschaft  auszuüben  bzw. 
zu  erlernen.  Der  Dienstbotenmangel  bringt 
es  ferner  mit  sich,  daß  auch  die  Tätigkeit 
der  früher  auf  ein  nur  enges  Gebiet  be- 

schränkten Hauspflege  vereine  eine  starke 
Erweiterung  erfahren  muß.  Die  Aufgabe 
der  Hauspflegevereine  besteht  in  der  Bereit- 

stellung von  Hauspflegerinnen,  um  Familien, 
deren  Hausfrauen  durch  Krankheit,  Wochen- 

bett oder  deren  Folgen  vorübergehend  an 
der  Besorgung  des  Haushalts  verhindert 
sind,  die  Aufrechtcrhaltung  des  Hausstandes 
zu  ermöglichen;  sie  übernehmen  nicht  selten 
die  Hauspflege  der  reichsgesetzlichen  Kran- 

kenversicherung (§§  185,  196  Ziff.  2,  205 
Ziff.  2  der  Reichsversicherungsordnungj.  Es 
ist  bezeichnend,  daß  z.  B.  der  Münchener 
Hauspflegeverein,  der  vormals  seine  Für- 

sorge hauptsächlich  den  Arbeiterfamilien 
zuwandte,  gegenwärtig  in  hohem  Maße  von 
Familien  des  Mittelstandes  in  Anspruch  ge- 

nommen wird   (s.   auch  Art.  „Hauspflege''). Im  Zusammenhang  mit  der  Wohnungsnot 
kommt  der  Frage  der  Ledigen-  und  Ar- 

beiterinnenheime eine  weit  größere  Be- 
deutung zu  als  früher.  Ebenso  werden 

Einrichtungen  für  Massenspeisung  noch  auf 
lange  Zeit  hinaus  nicht  entbehrt  werden können. 

Zur  Erkenntnis  der  wirtschaftlichen  Er- 
gebnisse der  Haushaltsführung  bedarf  es 

der  Feststellung  gewisser  mittlerer  Haus- 
haltstypen, der  verschiedenen  Gesellschafts- 

oder Einkommensklassen,  die  sich  als  solche 
über  das  Niveau  der  Privatwirtschaft  er- 

heben und  als  wichtige  volkswirtschaftliche 
Elemente  zu  bewerten  sind.  Diese  typischen 

Haushaltungen  stellen  uns  die  tatsächlichen 
Verhältnisse  der  Konsumtion  in  der  viel- 

gegliederten Gesellschaft  dar,  sie  lassen 
erkennen,  in  welchem  Maße  und  mit  welchem 
Erfolge  die  Produktion  ihren  eigentlichen 

Zweck,  die  Bedürfnisbefriedigung  der  Mit- 
glieder der  Gesellschaft,  wirklich  erfüllt. 

Sie  werden  festgestellt  durch  die  sog.  Haus- 
haltungsbudgets,    die    seit    Ducpetiaux 
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und  Leplay  zu  einem  der  wichtigsten  Hilfs- 
mittel der  sozialen  Forschung  geworden  sind, 

auch  in  der  amtlichen  Statistik  des  Reichs, 
der  Länder  und  der  Kommunen  eine  be- 

sondere Pflege  finden;  sie  werden  in  Ab- 
schnitt II  des  Art.  „Konsumtion"  näher behandelt. 

Literatur :  L.  v.  Stein,  Die  Frau  auf  dem  so- 
zialen Gebiete,  Stuttgart  1880.  —  Engel,  Das 

Rechnungsbuch  der  Hausfrau  und  deren  Be- 
deutung im  Wirtschaftsleben  der  Nation,  Berlin 

1882.  —  JE.  Herrmann,  Die  Familie  vom 
Standpunkt    der  Gesamtwirtschaft,    Berlin   1888. 
—  C.  Hampke,  Das  Ausgabebudget  der  Pri- 

vatwirtschaften, Jena  1888.  —  ILalle,  lieber 
Volksernährung  und  Haushaltungsschulen  als 
Mittel  zur  Verbesserung  derselben,  Wiesbaden 

1891.  —  Kanix»,  Erwerb  und  Wirtschaftsführung 
im  Arbeiterhaushalt,  Leipzig  1892.  —  Schmoller, 
Grundriß  der  allgemeinen  Volkswirtschaftslelire, 
Leipzig  1900,  S.  229 ff.    (Die  Familienwirtschaft). 
—  Die  Fürsorge  für  Erhaltung  des  Haushalts 
insbes.  durch  Hauspflege.  Sehr,  des  deutsch.  Vereins 
f.  Armenpflege  u.  Wohltätigkeit,  Heft  55,  Leipzig 
1901.  —  Albrecht,  Handbuch  der  sozialen 
Wohlfahrtspflege  in  Deutschland,  Berlin  1902.  — 
Wygodzinslci,  Die  Hausfrau  und  die  Volks- 

wirtschaft, Tübingen  1916.  —  Hasbach,  Güter- 
verzehrung  und  Güterhervorbringung ,  Jena 
1906.  —  Rubner,  Wandhingen  in  der  Volkser- 

nährung,  Leipzig  1913.  —  H.  Krüger  und  G. 
Tenius,  Die  Massenspeisungen,  Heft  14  der 
Beiträge  zur  Kriegswirtschaft,  Berlin  1917.  — 
F.  Höhling ,  Das  Problem  der  Massenspeisung 
und  die  Massenspeisungsbewegung  in  Deutschland, 
im  speziellen  in  München,  München  1918.  — 
F.  Zahn,  Familie  und  Familienpolitik,  Berlin 
1918.  —  Derselbe,  Die  Frau  im  Erwerbsleben 
der  Hauptkulturstaaten.  Allg.  Statist.  Archiv 
Bd.  7,  Tübingen  1914-  —  S.  auch  die  Literatur- 

angaben zu  dem  Abschnitt  LI  in  dem  Art. 

„Konsumtion" . 
Lexis  (f).     Zahn. 

II.  Haushaltungsstatistik. 

1.  Haushaltungsstatistik  im  allgemeinen. 
2.  Zahl  der  Haushaltungen,  ihre  Art,  Stärke 
und  Entwicklung.  3.  Kleine,  mittlere,  große 
Haushaltungen.  4.  Zusammensetzung  der  Haus- 

haltungen; Haushaltungsvorstand,  Familien- 
angehörige und  fremde  Elemente.  5.  Die  Haus- 
haltungen nach  Besitz.  6.  Wohnungsverhält- 

nisse der_Haushaltungen. 

1.  Haushaltungsstatistik  im  allge- 
meinen. Das  unterste  soziale  Gebilde  der 

menschlichen  Gesellschaft,  in  dem  sich  das 
persönliche  Dasein  des  einzelnen  abspielt, 
ist  die  Haushaltung.  Sie  stellt  die  Vereinigung 
der  Individuen  zu  Gruppen  des  Zusammen- 

lebens bzw.  Zusammenwohnens  dar  und 
deckt  sich  nur  teilweise  mit  der  Familie; 
deren  Begriff  wird  in  der  Hauptsache  durch 
das    Merkmal    der    ehelichen    oder    Bluts- 

verwandtschaft  gebildet,    die    aber   in    der 
Gegenwart   keineswegs   eine   Lebensgemein- 

schaft  bedingt.      Daher  erblickt   auch   die 
amtliche   Reichsstatistik   nicht   in   der   Fa- 

milie, deren  soziologische  Bedeutung  keines- 
wegs verkannt  wird,  sondern  in  der  Haus- 

haltung,  welche   als   die  sozial-ökonomische 
Erscheinungsform    der    Familie    bezeichnet 
werden  kann,  die  für  ihre  Zwecke  gegebene 
Erhebungseinheit.       Die    deutsche    Reichs- 

statistik  versteht  unter   Haushaltung   „die 
zu    einer    wohn-    und    hauswirtschaftlichen 
Gemeinschaft  vereinigten  Personen,  die  eine 
besondere   Wohnung    innehaben    und    eine 

eigene  Haushaltung  führen".     Einer  Haus- 
haltung  gleich   behandelt   werden   „einzeln 

lebende  Personen,  die  eine  besondere  Woh- 
nung innehaben  und  eine  eigene  Hauswirt- 

schaft   führen",     wogegen     andere     allein- 
stehende Personen    (z.  B.    Zimmerabmieter 

ohne   eigene   Hauswirtschaft,    Schlafgänger) 
derjenigen  Haushaltung  zugerechnet  werden, 
bei  der  sie  wohnen  und  die  für  sie  die  Haus- 

wirtschaft führt,   auch  wenn  sie  in  dieser 
Haushaltung  keine  Beköstigung  empfangen. 
Als    besondere    Haushaltungen    werden    die 
Anstalten  (Gasthöfe,  Pensionate,  deren  Vor- 

stände    sich     ausdrücklich     als    Pensions- 
inhaber bezeichnen,  mit  mindestens  6  Pen- 

sionären, Kranken-,  Straf-,  Armenanstalten, 
Erziehungs-,  Versorgungsanstalten,  Klöster, 
Kasernen    und    Massenquartiere    von    Ge 
werbegehilfen  und  Arbeitern,  die  demselben 
Betriebe    angehören   und   nicht   als  Mieter 
oder  Schlafgänger  einer  gewöhnlichen  Haus- 

haltung   gelten    können)    angesehen;    hier 
handelt   es   sich  um   Gesamtheiten   solcher 
Personen,  die  freiwillig  (z.  B.  Gasthoffremde, 
Pensionäre,  Klosterinsassen)  oder  gezwungen 
(kasernierte   Soldaten,    Kranke,    Gefangene) 
unter  besonderer  Oberleitung  in  Wohnung 
und  Kost  sind.     Familien,  die  zwar  in  der 
Anstalt  wohnen,  aber  eine  getrennte  Wirt- 

schaft führen  (z.  B.  der  Gasthofbesitzer  mit 
seinen  Angehörigen  und  persönlichen  Dienst- 

boten, der   Gefangenenaufseher),  zählen  zu 
den  gewöhnlichen  Haushaltungen.   Hiernach 
unterscheidet  man:  1.  Familien,  2.  Einzel-, 
3.  Anstaltshaushaltungen. 

Erhoben  werden  die  Haushaltungen 
regelmäßig  in  Verbindung  mit  der  Volks- 

zählung, und  zwar,  was  die  äußere  Abgrenzung 
der  zu  einer  Haushaltung  gehörigen  Personen 
betrifft,  mittels  besonderer  Haushaltungs- 

listen, Haushaltungsverzeichnissen  zu 
Individualkarten,  Abscheidungen  in  Haus- 

listen oder  Zählbüchern,  in  bezug  auf  ihr 
inneres  Gefüge  durch  Stellung  der  Frage 
nach  dem  Verhältnis  zum  Haushaltungs- 

vorstand bzw.  Wohnungsinhaber. 
Die  Bearbeitung  dieser  Nachweise  hält 

sich,  soweit  die  Reichs-  und  Landesstatistik 
in  Frage  kommt,  bisher  in  engen  Grenzen, 
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doch  wird  dem  Gegenstande  immer  größere 
Beachtung  zuteil.  Eingehender  befaßt  sich 
mit  den  Haushaltungen,  schon  wegen  des 
Zusammenhangs  mit  den  Wohnungsverhält- 

nissen, die  Statistik  der  Großstädte. 
Im  Auslande  wird  bei  Erfassung  der 

Haushaltungen  ähnlich  wie  in  Deutschland 
verfahren;  zumeist  ist  auch  da  für  den 
Haushaltsbegriff  die  Personengemeinschaft, 
nur  vereinzelt,  z.  B.  in  Oesterreich  bis  1900 
und  im  vorkommunistischen  Rußland,  ab- 

gesehen vom  Baltikum,  die  Wohn- 
gemeinschaft maßgebend.  Ueber  die 

Behandlung  der  einzeln  lebenden  Personen 
sind  freilich  nicht  überall  die  gleichen,  in 
manchen  Staaten  überhaupt  keine  genügen- 

den Bestimmungen  getroffen,  so  daß  die 
internationale  Vergleichbarkeit  der  Gesamt- 

zahl der  Haushaltungen  etwas  beeinträch- 
tigt ist. 

2.  Zahl  der  Haushaltungen,  ihre  Art, 
Stärke  und  Entwicklung.  Für  das  Deutsche 
Reich  ergab  die  Volkszählung  vom  l./XII. 
1910  die  Gesamtzahl  von  14346692  Haus- 

haltungen, die  nach  der  folgenden  Uebersicht 
zu  mehr  als  92  %  aus  Familienbaushaltungen 
bestanden  und  eine  durchschnittliche  Stärke 
von  4,5  Personen  aufwiesen.  Von  der  Ge- 

samtbevölkerung lebten  nur  1,6  %  in  Einzel- 
haushaltungen, 3,3  %  in  Anstalten,  der  große 

Rest  von  95,1  %  in  Familienhaushaltungen. 

Die  „Anstaltsbevölkerung"  setzt  sich  aus 
den  Anstaltsinsassen  und  dem  Anstalts- 

personal zusammen,  soweit  dieses  nicht  eine 
eigene,  von  der  Anstalt  getrennte,  Haus- 

haltung führt,  bei  Anstalten,  die  als  er- 
weiterte Familienhaushaltungen  zu  be- 

trachten sind,  auch  einschließlich  der  Fa- 
milie des  Anstaltsvorstandes. 

Haushaltungen 
Zahl  der 

Haushaltungen % Personen % 
Auf  eine  Haus- 

haltung 

kommen  Pers. 

Familienhaushaltungen  .    . 
Einzelhaushaltungen    .    .    . 
Anstaltshaushaltungen    .    . 

13238237 
1  045  143 

63312 

92,27 

7.29 

0,44 

61  765  065 1  045  143 

2  115785 
95,i3 

1,61 

3,26 

4,67 

1,00 

33,42 

im  ganzen |         14  346  692 100,00  |     64925993  |    100,00 

4,53 

Für  die   größten  der  deutschen   Bundesstaaten   wurden  dabei  nachstehende  Haupt- 
ziffern ermittelt: 

Staat Haushaltungen 
insgesamt 

Familien-  Einzel-  Anstalts- 

Haushaltungen 

Auf  eine  Haus- 

haltung 

kommen  Pers. 

Preußen  .  . 
Bayern  .  .  . 
Sachsen  .  . 
Württemberg 
Baden    .    .    . 

8  807  405 

1  441  090 
1  154275 

54i  385 
462  667 

8  145  423 

1  339962 1  052  347 

491  426 
427  574 

629  224 

9i  731 97  157 

46390 
31  960 

32758 9  397 

4  77i 3  569 

3  133 

4,6 

4)8 

4,2 

4,5 

4,6 

Im  Laufe  des  Krieges  hat  die  Zahl  der 
Haushaltungen  eine  kleine  Zunahme  er- 

fahren. Im  Jahre  1917  zählte  man  im 
Reiche  14850186  Haushaltungen,  in  Bayern 
1916  1454271,  i.  J.  1919  sogar  1543124. 
Doch  vollzog  sich  diese  Zunahme  den 
Kriegsumständen  entsprechend  vorwiegend 
zugunsten  der  Einzelhaushaltungen  und  der 
Haushaltungen  mit  geringer  Kopfzahl.  So 
wuchsen  in  Bayern  von  1910 — 1916  die 
Einzelhaushaltungen  von  91731  auf  124290, 
die  Familienhaushaltungen  aber  gingen  von 

1339962  auf  1322093  zurück.  Auch  die 
Zahl  der  Anstalten  ging  zurück,  aber  ihre 
Personenzahl  verdoppelte  sich  annähernd, 
dank  den  zahlreichen  Insassen  von  Anstalten 

zur  Landesverteidigung,  Lazaretten  und 

Kriegsgefangenenlagern.  Daß  in  den  Fa- 
milienhaushaltungen die  Personenzahl  sich 

stark  verminderte,  ist  leicht  erklärlich. 
Der  nähere  Charakter  der  Anstalten  im 

Reiche  wird  durch  folgende  Nachweise  für 
das  Jahr  1910  veranschaulicht. 
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Anstalten  für 
Zahl  der Personal Anstaltsinsassen 
Anstalten 

männlich 
weiblieh männlich 

weiblich 

41  411 
27  691 

44  43o 

360  349 115  699 

2  429 

107 

70 

567261 

— 
3  494 5  125 

22  612 

92  901 

65  794 

559 

742 

1  169 

5  74i 

10  231 

4825 
19  156 

63462 

166  217 

139  319 

1  546 

655 

5096 

17  196 

3i  255 1  824 

33i 

965 

21659 

16  246 

2  192 
529 

468 

87426 

9522 

2  084 

9  106 

20597 

74  975 
67  130 

2948 

6254 

573 
23  671 M  055 

Beherbergung   
Landesverteidigung   
Erziehung  und  Unterricht   
Religiöse  Zwecke           
Heüung  und  Krankenpflege      .... 
Invaliden-  und  Altersversorgung  außer- 

halb der  Armenpflege   
Oeffentliche  Armenpflege   
Strafe  und  Besserung   
Gemischte  Zwecke   
Alle  sonstigen  Zwecke   

Zusammen 
63312 

69  696 

In   den   wichtigsten    Staaten   des   Aus- [Deutschland 
landes  wurden  über  die  Haushaltungen  bei  festgestellt: 
den    letzten    Zählungen    im    Vergleich    zu  | 

159  442   |  1  417  396  |    469  251 

nachstehende  Hauptergebnisse 

Staat Jahr Haushaltungen 

1910 
14  346  692 

1900 
5  553  006 

1897 

22  023  474 

1905 

436  987 

1899 

1444  3M 
1905 

708  814 

1901 

7  027  524 

1911 

1  316995 

1900 
728  920 1901 

10  939  994 

1910 
1  831 102 1909 
1  308  775 

1911 
651  098 

1910 

564  567 

1911 
7  943  137 

1901 
964  940 

1910 

20  255  555 

1908 

9250434 

Durchschn.  Kopfzahl 

Deutsches  Reich   
Oesterreich   
Rußland   
Serbien   
Rumänien   
Bulgarien   
Italien   
Portugal  (ohne  Kolonien)    .    .    . 
Schweiz   
Frankreich   
Belgien   
Niederlande   
Dänemark   
Norwegen   
England  und  Wales   
Schottland   
Vereinigte  Staaten  von  Amerika 
Japan    

Also  auch  im  Auslande  bilden  meist 
4 — 5  Personen  die  durchschnittliche  Stärke 
der  Haushaltungen.  Die  auffallend  geringe 
Besetzung  der  Haushaltungen  in  Frankreich 
beruht  auf  der  großen  Zahl  der  Einzel- 

haushaltungen (von  den  11  Millionen  Haus- 
haltungen waren  1901  nahezu  2  Millionen 

Einzel-  und  über  9  Millionen  Familien- 
haushaltungen) und  auf  der  Kleinheit  der 

Familien,  die  infolge  der  geringen  Frucht- 

4,53 

4,7* 5,7° 

6,15 

4,12 

5,69 

4,62 

4,21 4.56 3,51 

4,°5 

4,48 

4,23 

4,18 

4,54 

4,63 

4*54 

5,36 

barkeit  der  Ehen,  der  starken  Verbreitung 
Malthusianischer  Anschauungen  und  des  fast 
zur  Sitte  gewordenen  Zweikindersystems 
(i.  J.  1906  entfielen  auf  100  Ehen  nur  219 
noch  am  Leben  befindliche  Kinder)  wie  in 
keinem  anderen  Kulturlande  vorwiegen. 

Was  die  zeitliche  Entwicklung  der 
Haushaltungen  betrifft,  so  sind  im  Deutschen 
Reiche  seit  1871  folgende  Veränderungen  zu 
beobachten  gewesen: 

Einzelhaushaltungen Familienhaushaltungen Anstalten 

Jahr 
Zahl 

%  aller 
Haushaltg. Zahl 

%  aller 

Haushaltg. Zahl 

%  aller 

Haushaltg. 

1871 

535  508 
6,1 

8  161  298 93,5 

35  113 

0,4 

i875 

572  842 
6,2 

8593618 

93,4 

33  302 

0,4 

1880 
604  154 

6,3 

9  003  302 
93,3 

43  180 

0,4 

1885 677  743 
6,8 

9288713 

92,9 

33  I02 

0,3 

1890 
747  689 

7,i 

9  836  560 

92,6 

33  674 

0,3 

1895 

788751 

7,o 

10  417  805 

92,6 

49  594 

0,4 

1900 870  601 

7,i 

11  308081 

92,2 

81  330 

0,7 

1905 965  759 
7,3 

12  247  691 

92,3 

61  081 

0,4 

1910 
1  045  143 

7,3 
13238237 

92,3 

63  312 

0,4 
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Hiernach  haben  die  Einzelhaushaltungen 
stärker  zugenommen  als  die  Familienhaus- 

haltungen; sie  bildeten  1910  7,3%  aller 
Haushaltungen  gegenüber  6,1  %  i.  J.  1871. 
Dem  entspricht  eine  langsame  Verkleine- 

rung   der    Haushaltsstärke,    eine    Er- 

scheinung, die  sich  fast  bei  allen  Ländern 
in  der  neueren  Zeit  bemerkbar  gemacht  hat, 
wie  die  nachstehenden  Daten  über  die 
durchschnittliche  Personenzahl  einer  Haus- 

haltung zur  Genüge  erkennen  lassen. 

Deutsches  Reich Oesterreich Schweiz Italien 

1871        4,70 1890 
4,84 

1850 

4,9o 

1871 

4,68 

1880        4,69 
1900 

4.7i 

1860 
4.75 

1881 

4,55 1890        4,66 
1870 

4.77 
1901 

4,62 

1900        4,59 1880 

4,66 

1905        4)57 1888 4,57 
1910        4,53 

1900 

4,56 

Frankreich Belgien Dänemark 
Norwegen 

1856        4,11 
1856 

4,84 
1860 

4.85 

1865 

4,92 

1866        3,63 1866 

4»65 

1870 

4,82 

1876 

4,66 

1876        3,54 1880 

4-59 

1880 4,75 

1891 

4,5o 

1886        3,62 1890 

4.56 

1890 

4,59 
1900 

4,35 1896        3,56 
1900 

4>30 

1901 

4,40 

1910 

4,18 

1901         3,55 
1910 

4»o5 1911 
4,23 Ungarn England  und 

Wales Schottland 
Ver.    Staaten  von 

Amerika 

1850        4,28 1851 

4,83 

1861 

4,52 

1850 

5,55 

1857        4,66 1861 4.47 
1871 

4.53 1860 

5,28 

1869        4>85 
1871 

4.50 

1881 

4,60 

1870 

5,09 

1880        4,53 1881 

4,61 

1891 

4,59 

1880 
5,04 

1890        4,58 1891 

4,72 

1901 

4,62 

1890 

4,93 
1900        4,76 1901 

4,62 

1900 

4,7o 

1911 4.54 

1910 

4,54 

Sind  diese  historischen  Angaben  auch 
nicht  exakt  vergleichbar  —  angesichts  der 
bei  den  einzelnen  Zählungen  in  verschiedenem 
Maße  bewältigten  Schwierigkeit,  die  Haus- 

haltung statistisch  überhaupt  richtig  zu 
erfassen  — ,  so  tritt  die  Erscheinung  der 
fortschreitenden  Verkleinerung  der  Haus- 

haltungen doch  bei  fast  allen  Ländern  hervor, 
die  über  solche  Nachweise  verfügen;  sie 
entspricht  überdies  unserer  wirtschaftlichen 
und  sozialen  Entwicklung.  Die  Notwendig- 

keit des  intensiveren  und  frühzeitigeren 
Erwerbs  im  Leben  des  einzelnen  und  die 
Ausbildung  der  modernen  Verkehrs-  und 
Betriebsverhältnisse  bewirken  eine  Zunahme 
der  Einzelhaushaltungen,  eine  immer  größere 
Absplitterung  der  Familiengemeinschaft, 
welche  durch  die,  vorwiegend  großstädtische 
Neuangliederung  familienfremder  Elemente 
an  den  Haushaltungskern  nicht  ausgeglichen 
wird. 

3.  Kleine,  mittlere,  große  Haushal- 
tungen, lieber  die  näheren  Größenver- 

hältnisse und  die  Zusammensetzung  der 
Haushaltungen  im  einzelnen  erbrachte  die 
deutsche  Reichsstatistik  erst  bei  den  Volks- 

zählungen von  1900,  1905  und  1910  Spezial- nachweise. 
Die  Familienhaushaltungen  wurden  dabei 

gegliedert  in  Haushaltungen  mit  2,  3,  4,  5, 
6,  7,  8,  9,  10,  11  und  mehr  Personen  (1900 
und  1905  waren  die  Gruppen  7  und  8 
sowie  9  und  10  vereinigt),  und  für  jede 
einzelne  Gruppe  wurde  die  Zusammensetzung 
der  Haushaltungen  nach  Familienangehörigen 
im  engeren  Sinne  (Ehefrauen,  Söhnen, 
Töchtern,  anderen  Verwandten),  Dienst- 

boten für  häusliche  Dienste  und  sonstigen 
Personen  ermittelt. 

Für  1910  ist  nachstehende  Gliederung 
der  Familienhaushaltungen  nach  der  Per- 

sonenzahl festgestellt  worden: 

%  aller  in 
Familien- Zahl der 

% Personenzahl Familienhaushaltungen haushaltungen Haushaltungen 
lebenden  Personen 

mit    2  Personen  .    .    . 2  167  889 

16,4 

4  335  778 

7,° 

,.      3 2  529  301 19,1 

7  587  903 

12,3 

„      4 2  480  920 
18,8 

9  923  680 

16,1 

„      5 
2  056  057 

15,5 

10  280285 
16,6 

.,      6 1  523  252 

n,5 

9  139  512 
14,8 

„      7 
1  038  257 

7,8 

7  267  799 11,8 

„      8 
651  367 

4,9 

5210936 

8,4 

.,      9 
377  405 

2,9 

3  396  645 5,5 „  10 

203  434 

i,5 

2  034  340 

3,3 „    11  u.  mehr  Pers. 

210355 

1,6 
2588187 

4,2 

zusam in 
:n 

13238237 ioo,o 61  765  065 
100,0 



170 Haushaltung  (Statistik) 

Den  größten  Anteil  an  der  Gesamtzahl  sowie  für  zahlreiche  Großstädte  liegen  sta- 
der  Haushaltungen  haben  demnach  die  tistische  Angaben  über  die  Abstufung  der 
mit  3  und  4  Mitgliedern  aufzuweisen,  Haushaltungen  nach  ihrer  Mitgliederzahl 
während  die  größte  Personenzahl  auf  |  vor.  Eine  Reihe  solcher  Nachweise  mögen 

die  mit  5  Mitgliedern  entfällt.  —  Auchjhier  noch  Platz  finden, 
für  andere  deutsche  und  ausländische  Staaten  | 

Von  je  100  Haushaltungen  entfallen  auf  die  einzelnen  Größenklassen: 

Haushaltun- 

"5 

'S 

Es 

rCl 

ö 
0 

'»M 

H 

s 
T3 

5 

Es 

S 

T3 

— ö 

s3 

_c 

c 

'V. 

gen   mit  . . . 
Personen 

o 

Q 

0 

E* 

Q 

T3 

C Tb 

n 

0 

Ö2 

oa 

:3 

S 

Oh 

1910 1910 1910 1900 

1905 1905 

I90I 1900 
1911 1911 I90I 

1897   1910 

I9IO I90I 1 
7,3 

6,4 
8,5 

9,5 

4,° 

4,5 

15,8 23,6 
10,0 

5,3 

8,4 

4,9  IO,x 

7,7 

30,0 

2 15,2 13,» 17,1 

15,4 

}i7,4 

6,8 

22,6 

15,7 
i7,9 

16,2 

15,3 

9,4   x9,9 

18,2 

27,5 

3 
17.7 

16,3 19,7 

16,4 

10,6 20,2 

14,4 

i«,5 19,3 

16,1 

12,4  22,9 

21,3 

18,6 

4 
17,4 

ib,8 18,2 

15,7 

)27,o
 

13,9 

16,1 12,8 16,1 
18,1 

15,2 
15,2   19,9 

19,0 

n,5 

5 

x4,4 

14,8 
14,0 

13,3 

16,0 IO,8 

io,5 
12,7 

14,4 13,3 

15,7  13,2 

14,3 

6,1 
6 

10,7 
11,4 

9,6 

10,2 
15,2 

6,5 

8,2 
9,3 

10,4 

10,8 

7,3 

9,i 

3,i 

7 
7,3 

8,1 
5,9 

7,2 

n,9 

3,7 
6,0 

6,4 
6,9 

8,1 3,7 

5,2 

i,5 

8 
4,5 

5,2 

3,4 

4,7 ,42,7 
8,0 

2,0 

4,0 

4,1 

4,4 

5,0 

38,5 

1,7 
2,7 

0,8 
9 2,6 

3,2 

1,8 

3,o 

4,9 
N 

2,4 2,3 2,5 

3,5 0,8 

1,4 

\    0,6 

10 

i,4 

1,8 

0,9 
1,9 

3,o 

i,3 i,3 
1,3 

i,9 

0,3 

0,6 
über  10 

1,5 

2,2 

o,9 

2,7 
8,9 

5,2 

0,0 
1,1 

1    i,4 
1,2 

1,8 

3,9 

0,2 

o,5 o,3 

Bei  Würdigung  dieser  Zahlen  muß  man 
sich  daran  erinnern,  daß  die  Einzelhaus- 

haltungen in  den  verschiedenen  Ländern 
nicht  gleichmäßig  behandelt  werden  (in 
Schweden  sind  die  meisten  Chambregarnisten 
bei  den  Einzelhaushaltungen  mitgezählt) 
und  daß  dieses  natürlich  auch  bei  den  Relativ- 

zahlen der  höheren  Haushaltungsstufen  sich 
geltend  macht.  Insonderheit  trifft  dies  auf 
die  Zahlen  von  Paris  zu:  hier  begreift  man 

unter  einer  Haushaltung  „un  groupe  d'indi- 
vidus  vivant  sous  la  meme  clef"  und  be- 

trachtet speziell  von  den  Mietern  möblierter 
Wohnungen  solche,  die  ein  besonderes  Zimmer 
innehaben,  als  eigene  Haushaltungen. 
Immerhin  dürften  auch  tatsächlich  in  Paris 
die  Einzelhaushaltungen  und  die  kleinen 
Haushaltungen  auffallend  zahlreich  sein, 
in  gleicher  Weise  ist  das  der  Fall  im  übrigen 
Frankreich.  Der  Grund  dieser  Erscheinung 
wurde  schon  oben  bei  Ziff.  2  angedeutet  und 
wird  weiter  belegt  durch  die  Statistik,  welche 
die  Familien  nach  der  Zahl  der  Kinder 
unterscheidet: 

Frankreich Paris 

Familien  mit  . . . 
Kindern 1900 1901 

1896 1891 

1891 

abs. % % 

0/ 

/o 

% % 

Unbekannte  Zahl 889  884 _ _ _ _ 

9,8 

0 1  211  087 

",5 

16,0 17,1 

17,5 

23,8 1 
2234734 

21,2 
26,2 

24,9 

25,1 

27,7 

2 2  252  853 

21,3 23,5 

22,4 22,4 

19,8 

3 1  588 199 
15,0 

14,5 

15,0 

15,0 

10,1 

4 1  092  672 

10,3 

8,7 

9,3 9,3 

4,8 

5 
713978 

6,7 

5,o 

5,5 

5,4 2,2 
6 

496  238 

4,7 

2,9 

3,1 

3,i 

1,0 

7  und  mehr 
976965 

9,3 

3,2 

2,7 

2,2 

0,8 

zusammen 11  456  610 

100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 

Hierzu  sei  bemerkt,  daß  man  bis  zum 
Jahre  1901  nur  die  am  Zählungstage  noch 
lebenden  Kinder  zählte,  i.  J.  1906  aber  alle 
Kinder  mit  Ausnahme  der  Totgeborenen, 
auch   wurde   i.    J.    1906   sorgfältig   darauf 

geachtet,  daß  Familien  ohne  Angabe  der 
Kinderzahl  nicht  wie  vorher  als  kinderlos 
gezählt  wurden.  Die  Verschiebung  zugunsten 
der  kinderreichen  Familien  ist  also,  abge- 

sehen  von   einem  gewissen    Rückgang   der 
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Kindersterblichkeit,  nur  eine  zähltechnisch 
bedingte,  und  doch  ergibt  sich  die  Tatsache, 
daß  von  den  i.  J.  1906  erhobenen  Ehen 
1,2  Millionen  absolut  steril  geblieben  waren, 
11,5%  aller  Ehen,  in  Paris  i.  J.  1891  sogar 
24  %■ 

Vergleicht  man  die  einzelnen  Haus- 
haltungsgruppen, d.h.  die  ihnen  zugehörigen 

Personen  mit  der  Bevölkerung,  so  findet 
man,  daß  im  allgemeinen  über  neun  Zehntel 
der  Bevölkerung  in  Haushaltungen  von  3 
und  mehr  Personen,  fast  die  Hälfte  der 
Bevölkerung  in  Haushaltungen  von  mehr  als 
€  Personen,  ein  Zehntel  in  Haushaltungen 
von  10  und  mehr  Personen  leben.  Die  be- 

treffenden Prozentziffern  sind  für  das  Deut- 
sche Keich  in  der  obigen  Tabelle  angegeben. 

Da  die  auf  die  neuzeitige  Verkleinerung 
der  Haushaltungen  hinwirkenden  Ursachen 
teilweise  in  den  Großstädten  von  stärkerer 
Bedeutung  sind,  als  in  den  kleineren  Orten, 
bietet  der  statistische  Vergleich  der  haus- 

wirtschaftlichen Struktur  der  großstädti- 

schen Bevölkerung  mit  derjenigen  der 
Gesamtbevölkerung  noch  besonderes  Inter- 

esse. In  dieser  Hinsicht  ergibt  sich  aus 
den  nachstehenden  Zahlen  des  Jahres  1910, 
daß  die  durchschnittliche  Stärke  der  Fa- 

milienhaushaltungen in  den  Großstädten 
Deutschlands  (d.  h.  den  Städten  mit  mehr 
als  100000  Einwohnern)  hinter  dem  Reichs- 

durchschnitt nur  sehr  wenig  zurückbleibt 
und  daß  auch  der  Anteil  der  Familienhaus- 

haltungen an  allen  Haushaltungen  in  den 
Großstädten  nur  unwesentlich  kleiner,  der 
Anteil  der  Einzelhaushaltungen  nur  un- 

wesentlich größer  ist  als  im  ganzen  Reiche. 
Merkliche  Unterschiede  treten  dagegen  in 
der  Gliederung  der  Haushaltungen  nach 
ihrem  Umfange  zutage,  indem  sich  in  den 
Großstädten  die  kleineren  Haushaltungen 
wesentlich  stärker  besetzt  erweisen;  in 
Haushaltungen  von  2  bis  einschließlich 
5  Personen  leben  in  den  Großstädten  61,6  %, 
im  gesamten  Reiche  nur  52,0  %  der  Bevölke- rung. 

Großstädte  bzw.  Reich Einzellebcnde Familienhaush. Anstalten sämtl Haushalt. 

Prozentanteile  der  Haushaltungen 

in  den  Großstädten     . 
7,5                           92,2            «                 0,3 

:oo,o 

im  Reiche   7,3                            92,3                              0,4 

Prozentanteile  der  Personen 

[00,0 

in  den  Großstädten     . i,8                         94,0                           4,2 

[00,0 

im  Reiche   r,6                           95,i                             3,3 

Auf  1  Haushaltung  kommen  Personen 

[00,0 

in  den  Großstädten i,o                           4,3                         5i,4 

4,2 

im  Reiche   i,°                            4,7                           33,4 
4,5   . 

Haushaltungen Personen 
Familienhaushaltungen 

mit  . . .  Personen in  den  Großstädten im  Reiche in  den  Großstädten im  Reiche 
absolut 

/o 

% absolut              % 

/o 

2 561  423 

18,4 
16,4 

1  122  846 

8,7 

7,0 

3 687  017 22,6 19,1 2  061  051 

15,9 

12,3 

4 
638081 

21,0 
18,8 

2  552  324 19,6 

16,1 

5 
474  756            15,6 

15,5 

2  373  78° 

18,3 

16,6 

6 
305  809 

10,1 

",5 

1  834  854 

14,1 14,8 7 179  303 
5,9 

7,8 

1  255 121 

9,7 11,8 

8 
97889 

3,2 

4,9 783  112 

6,0 

8,4 

9 

50  866 
1,6 

2,9 

457  794 
3,5 5,5 10 

24  954 0,8 

1,5 

249  54° 

i,9 

3,3 11  und  mehr 24  195 
0,8 1,6 301  956 

2,3 

4,2 

im  ganzen 3  044  293 
1 [00,0 100,0 12  992  378 100,0    | 

100,0 

4.  Zusammensetzung  der  Haushal- 
tungen; Haushaltungsvorstand,  Fa- 

milienangehörige und  fremde  Elemente. 
Für  die  statistische  Behandlung  dieser  Frage 
kommen  nur  die  Familienhaushaltungen  in 
Betracht.    Von  diesen  bestehen  die  kleineren 

Haushaltungen  fast  ausschließlich,  die  größe- ren zur  Hälfte  bis  zu  zwei  Dritteln  aus 

Familienangehörigen,  im  übrigen  aus  anderen 
Elementen  wie  Pfleglingen,  Dienstboten, 

Gewerbegehilfen,  Aftermietern,  Schlaf- 

gängern, IBesuch.  Was  alles  zu  den  Familien- 
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gliedern  gerechnet  werden  soll,  darüber 
herrscht  nicht  überall  Einverständnis.  In 
Deutschland  werden  zu  ihnen  neben  den 
Kindern  des  Haushaltungsvorstandes   auch 

die  übrigen  Verwandten  gerechnet.  Die 
deutsche  Reichsstatistik  für  1910  erbringt 
über  diesen  Punkt  für  das  Reich  und  die 
Großstädte  folgende  Nachweise: 

Von  100 gewöhnlichen  Haushaltungen  sind  Haushaltungen 

mit  nur 
mit 

Dienstboten 
mit  Gewerbe- 

mit Einmietern 

Haushaltungen 
mit  . . .  Personen 

Familien- 
angehörigen 

gehilfen  oder ländl.  Gesinde 
und 

Schlafgängern 

in  den in  den in  den in  den 
im 

Reiche 

Groß- 
städten 

im 

Reiche 

Groß- 

städten 

im 

Reiche 

Groß- 

städten 

im 

Reiche 

Groß- 

städten 

2 

«9,7 83,9 

4,4 

6,9 

o,9 

0,6 

3,6 

7,4 
3 80,6 

73,o 

6,7 

10,8 

2,6 

1,0 

6,5 
12,5 

4 

76,1 

66,8 

7,9 

12,8 

4,8 

i,5 

8,8 

17,3 

5 7o.5 58,9 
9,5 16,0 

7,9 

2,5 
10,7 

22,0 

6 
66,6 

54,° 

10,4 

17,9 

",5 

3,8 

n,7 

25,8 

7 

63,7 

51,0 

10,8 

18,7 
15,3 

5,6 

12,3 

28,2 

8 
61,0 

49,6 

n,5 19,4 

19,2 

7,3 

12,7 

29,6 

9 57,3 

47,2 

12,8 

20,9 

23,8 

10,1 

13,6 

31,2 

10 

5i,o 

43,3 
15,0 23,6 

29,7 13,5 
14,9 

33,2 

11  und  mehr 

32,8 

27,5 
26,1 

36,9 

47,o 

27,8 

i9,5 

39,o 

zusammen 
73,9 

66,5 

8,6 13,2 8,1 

2,5 

9,o 

17,5 

Für  eine  Anzahl  deutscher  Großstädte 
ergibt  sich  das  Verhältnis  zwischen  den 
reinen  Familienhaushaltungen  und  den  mit 
Fremdelementen  durchsetzten  Familienhaus- 

haltungen aus  den  nachstehenden,  der 
Reichsstatistik  und  dem  Statistischen  Jahr- 

buch deutscher  Städte  (Bd.  1)  entnom- 
menen Zahlen: 

Von  je  100  Haushaltungen  waren 

Städte 
Familienhaushaltungen, Familienhaushaltungen, 

nur  aus  Familiengliedern aus  Familiengliedern  und Einzelhaushaltungen 
bestehend Fremden  bestehend 

1885 

1910 
1885                 1910 

1885 

1910 

Altona    .    .   . 
64,7  ') 

61,3 

28,4  i) 

30,8 

6,9  J) 

7,9 

Berlin  .... 

70,1 

60,7 

23,6 29,2 

6,3 

10,1 

Breslau   .    .    . 

51,1 

60,4 

42,0 

29,0 

6,9 

10,6 

Charlottenburg 48,5 
— 

45,o 

— 

6,5 

Chemnitz    .    . — 

66,5 

— 
25,8 

— 7,7 
Dresden  .    .    . 52,7 

60,4 

38,9 
30,4 

8,4 

9,2 

Elberfeld     .    . — 

72,6 

— 18,0 — 

9,4 

Essen  .... — 
73,9 

— 

21,5 

— 

4,6 

Hamburg    .    . 
5i,7 58,9 4i,3 

33,7 

7,o 

7,4 

Leipzig    .    .    . 48,3 
58,9 

47,3 

34,6 

4,4 

6,5 

Mannheim  .    . — 60,0 

35,i 

— 

4,9 

München     .    . 

36,2 
46,9 

55,8 

45,4 8,0 7,7 
Posen  .... — 

62,8 
— 

3i,o 

— 6,2 

Straßburg  .    . — 60,0 — 

32,0 

— 8,0 

Dem  TJebergewicht  der  reinen  Familien- 
haushaltungen entspricht  es,  daß  in  dem 

Personalbestande  der  Haushaltungen,  im 
Reiche  wie  in  den  Großstädten,  die  Familien- 

angehörigen weitaus  die  Mehrheit  bilden. 
Dabei  ist  zu  beachten,  daß  durch  die  Volks- 

zählung nur  die  ortsanwesenden  und  von 
diesen  nur  die  im  elterlichen  Haushalt 
lebenden  Angehörigen  erfaßt  werden  können. 
Hierzu  folgende,  der  Reichsstatistik  für  1910 
entnommene  Zahlen: 

l)  1880. 
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Familienangehörige 

Haushaltungen  mit 
    Personen im  Reiche in  den  Großstädten 

absolut 

/o 

absolut 

/o 

2 4  no  664 
94,7 

1  031  429 

91,8 

3 
7  012  361 

92,3 
1  839  063 

89,2 

4 
9  120974 

91,9 

2259138 

88,5 

5 
9  361 162 

91,0 

2073651 

87,3 

6 8250548 

90,3 

1  583  656 

86,2 

7 6  503  577 

89,5 

1  073  438 

85,5 

8 4  611  469 

88,5 

663  989 

84,7 

9 2  948  597 

86,9 

380  822 

83,1 

10 1  714  490 

84,3 
201  553 

80,8 

11  und  mehr 1  819  852 7°,  3 
193  051 

63,9 

zusammen  55  453  694 

Diese  große  Bedeutung  der  Familien- 
angehörigen bringt  es  mit  sich,  daß  die 

meisten  Haushaltungen  ein  Ehepaar  zum 
Vorstande  haben  oder  soff,  eheliche  Haus- 

89,9  11 299  790  86,9 

haltungen  sind.  Im  Reiche  entfielen  i.  J.  1910 
auf  100  Haushaltungsglieder  83  Ehefrauen. 
Näheres  in  folgender  Uebersicht: 

Durchschnittliche  Zahl  der  Familienangehörigen  und  sonstigen 
Mitglieder 

Art  der 

Haushaltungs- 
mitglieder 

in  100  Haushaltungen  des 
Reiches in  100  großstädtischen  Haus- haltungen 

3 5 9 

11 

und 
mehr 

über- 

haupt 

3 5 9 

11 

und 
mehr 

über- 

haupt 

Haushai  tungs vorstand   . 
Ehefrauen   

Andere  Verwandte     .    . 
zus.  Familienangehörige 
Sonstige  Mitglieder    .    . 

99 

78 

85 
15 

277 
23 99 

88 

240 

28 455 

45 

100 93 

536 

52 

781
 

119 
100 

93 

607 

65 

865 

365 

99 

83 

212 

25 

419 

48 

99 

77 
80 

12 
268 

32 

99 

87 

230 21 

437 

63 

99 

92 

524 

34 

749 
151 

99 

92 

566 

4i 

798
 

45o
 

99 
80 

175 

17 

37i 

56 

im  ganzen  . 

300 

500 
900 

1230 

467 

300 
500 

900 

1248 

427 Im  übrigen  muß  man  sich  der  Zahl  der 
stehenden  Ehen  bedienen,  um  die  Familien 
im  engsten  Sinne  kennen  zu  lernen.  Solcher 
gab  es  im  Deutschen  Reiche  nach  der  1910er 
Volkszählung  11614856,  das  sind  87,7% 
der  damals  ermittelten  13238237  Familien- 
haushaltungen. 

Tiefere  Einblicke  würde  die  Feststellung 
der  in  jeder  Ehe  geborenen  und  noch  leben- 

den  Kinder  gewährt  haben,  wie  solches  ja 

in  Frankreich  möglich  ist  (vgl.  Ziffer  3). 
Leider  aber  ist  deren  Erfragung  in  Deutsch- 

land wegen  Ausfalls  der  Volkszählung  von 
1915  unterblieben  und  kommt  auch  für  die 
nächste  Zukunft  kaum  in  Betracht. 

Zur  länderweisen  Feststellung  der 
Häufigkeit  der  Familien  mit  Ehepaaren 
mag  als  Maßstab  das  Verhältnis  der  ver- 

heirateten zur  erwachsenen  (über  15  Jahre 
alten)  Bevölkerung  genügen: 

Staat 
Es  waren  verheiratet  von  1000  der  über  15  Jahre  alten 

Männer  Frauen  Gesamtbevölkerung 

Deutsches  Reich  .... 
Oesterreich   
Italien   
Schweiz   
Frankreich   
Belgien   
Niederlande   
Dänemark   
Schweden   
England  und  Wales  .    . 
Schottland   
Irland   
Rußland   
Vereinigte  Staaten  v.  A. 

1910 
1900 1911 

1900 
1906 
1910 
1909 

1911 

1910 
1911 
1911 

1911 

1897 

1910 

554.6 535,9 

557,8 

487,5 655,3 

539,i 528,6 

557,2 

498,1 
545,2 
484,6 385,1 
644,0 560,9 

53i,o 

510,3 

546,i 

459,3 

616,9 

524,5 
508,4 

507,8 

463,6 

505,9 

452,1 386,0 640,8 

590,1 

542,5 

522,8 
551,7 

473,o 

635,6 

531,7 
5i3,3 

53r,3 

480,1 524,6 

467,6 

385,5 

642,4 

574,9 
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Die  Beschaffung  näherer  Nachweise  über 
die  Verhältnisse  der  Familie  ist  Aufgabe  der 

„Familienstatistik",  die  hier  nicht  im  ein- zelnen behandelt  werden  kann.  Insbesondere 
kommen  hier  auch  die  Nachweise  über 
Dauer  und  Fruchtbarkeit  der  Ehen  er- 

gänzungsweise in  Betracht  (vgl.  auch  den  Art. 

„Heiratsstatistik"). 
Abgesehen  von  den  Haushalten  mit 

Ehepaaren  sind  auch  jene  Fälle  nicht  selten, 
in  denen  die  Haushaltung  durch  eine  Frau 
allein  geleitet  wird.  Weniger  oft  kommt  es 

hingegen  vor,  daß  ein  Mann  allein  der  Haus- 
haltung vorsteht.  Dies  besagen  folgende 

Daten  1910  für  Berlin: 
Zahl  der 

Haushal- 
tungen1) 

ein  Ehepaar  384  169        1  559  632 
ein  Mann  38  873  86  552 
eine  Frau  131  323  350810 

Haushaltungs- 
vorstand 

Zahl  der 
Personen 

zusammen        554  365        1  996  994 

Nach  der  Art  des  Haushaltungsvorstandes 
treffen  manche  Statistiken  noch  Nachweise 
über  Beruf  (z.  B.  in  Italien,  Oesterreich, 
Frankfurt  a/M.,  Köln),  Einkommen  (z.  B. 
Magdeburg)  usw. 

Zur  Charakteristik  der  familienfremden 
Haushaltungsmitglieder,  deren  Zahl  ja  im 
Gegensatz  zu  den  Familienangehörigen  voll 
erfaßt  wird,  gibt  es  eine  ganze  Reihe  stati- 

stischer Nachweisungen;  zum  größten  Teil 
aber  zeigen  sie  untereinander  noch  große 
Verschiedenheiten  der  Gruppenbildung  nach 
den  einzelnen  Arten  der  Haushaltungs- 

angehörigen. Für  eine  Anzahl  von  Groß- 
städten hat  da3  Statistische  Jahrbuch  deut- 

scher Städte  die  folgenden  Angaben  zu- 
sammengestellt: 

Von  100  Haushaltungen  waren  im  Jahre  1905  Haushaltungen  mit 

Städte 
Dienst- boten Gewerbe- 

gehilfen 

Einmietern 
bzw. 

Schlaf- 
gängern 

Einmietern 
allein Schlaf- 

gängern 
allein 

Einmietern 

u.  Schlaf- 

gängern 
zugleich 

Altona   

Breslau   
Charlottenburg    .    . 
Düsseldorf    .... 
Erfurt         
Essen   
Hamburg   
Kiel   
Köln  a.  Rhein    .    . 
Leipzig   
Lübeck        
Straßburg     .... 

10,6 
10,6 15,5 

2316 

12,9 12,3 

78,0 

12,6 

12,2 

13,2 11,8 
n,3 

16,0 

2,0 

1,8 

2,3 

2,2 
3,7 

3,i 

2,3 

2,2 

2,6 

3,2 3,0 

3,7 

3,5 

20,0 

19,6 

14,1 20,8 

14,5 

13,8 

12,7 

20,8 

21,6 

",7 

23,7 n,5 

12,6 

i9,9 

7,5 
5,5 

ii,9 

6,0 5,5 

3,9 

5,6 

13,3 

11,2 

0,1 
11,6 

8,4 

8,3 
8,3 

8,1 

8,6 

6,1 

9,4 

i,3 

0,0 

0,5 

0,2 

0,6 0,2 
0,2 
0,2 

1,0 
0,1 

Die  Zahl  der  Haushaltungen  mit  Dienst- 
boten steigt  hiernach  in  manchen  Städten 

bis  auf  ein  Viertel  (Charlottenburg),  ja  bis 
auf  drei  Viertel  (Essen)  aller  Haushaltungen; 
Einmieter  und  Schlafgänger  sind  bei 
nicht  weniger  als  23,7  %  aller  Haushaltungen 
in  Leipzig  und  bei  21,6  %  aller  Haushaltungen 
in  Kiel.  Die  Haushaltungen  mit  Gewerbe- 

gehilfen stellen  nur  etwa  3  %  der  Gesamtzahl 
dar.  Die  Nachweisung  der  weiteren  Mitglieder 
der  Haushaltungen  geschieht  in  einzelnen 
Städten  in  sehr  spezialisierter  Weise,  so 
besonders  in  Berlin,  Magdeburg  und  Wien. 
Es  sei  dieserhalb  auf  die  Veröffentlichungen 
der  betreffenden  statistischen  Aemter  ver- 
wiesen. 

Die  preußische  Haushaltungsstatistik 
unterscheidet  zwar  nicht  die  Haushaltungen 
nach  der  Art  ihrer  Elemente,  wohl  aber  gibt 

*)  ohne  Anstalten. 

sie  die  Bestandsziffern  dieser  Elemente 
selbst;  die  1905er  Volkszählung  bietet  in 
dieser  Beziehung  folgende  Angaben: 

Tabelle  siehe  Seite  175. 

Ein  Vergleich  aller  vorstehenden  Daten 
mit  analogen  anderer  Staaten  und  Städte 
ist  wenig  ratsam,  da  den  betreffenden  Aus- 

zählungen nicht  gleichmäßige  Gruppenbil- 
dungen zugrunde  liegen  (vgl.  G.  B.  Salvioni 

in  G.  v.  Mayrs  Allgemeinem  Statistischen 
Archiv,  Bd.  V,  S.  2l4ff.). 

Ueber  die  berufliche  und  soziale 

Zugehörigkeit  der  einzelnen  Haus- 
haltungen bzw.  der  Haushaltungs- 

vorstände sind  umfassende  Nachweise  nicht 

vorhanden,  da  anläßlich  der  Berufs-  und 
Betriebszählung  vom  12./VI.  1907  und  auch 
bei  den  letzten  Volkszählungen  die  Haus- 

haltungen nicht  nach  beruflichen  Gesichts- 
punkten gegliedert  wurden,  abgesehen  von 
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Gruppen überhaupt 

Personen 

männlich weiblich 

2.  In  Familienhaushaltungen  Lebende, 

Pfleglinge,  Pensionäre        
Erziehungspersonal   
Dienstboten  für  häusliche  Dienste    .    . 
Ländliches  Gesinde   
Kinder    dieser    Dienstboten   bzw.    des 

Gesindes   

581 191 

32  030626 
292  553 

7685 
767  036 
778  983 

n  788 

640  929 

468  149 

547  161 
48369 

20  107 

181  069 

15  452  013 

156143 

829 

55401 
342  346 

5627 

532  629 

385  551 

468621 

15  172 

20  107 

400 122 
16  578  613 

136  410 

6856 

7"  635 

436637 6  161 

Gewerbe-  u.  Arbeitsgehilfen  (sowie  deren 

Zimmerabmieter,  Aftermieter,  Chambre- 
garnisten  u.  dgl.  (sowie  deren  Kinder) 

Schlafgänger  (sowie  deren  Kinder)  .    . 

Einquartierte  Soldaten   

108300 
82598 

78540 33  197 

Zusammen  2     .    . 35613386                 17434439 
1  098  747                      783  395 

18  178947 

315  352 Gesaintbevölkerung  .    .    .   |         37  293  324 
18398903 18  894  421 

Württemberg,  das  aber  auch  nur  die  großen 
Berufsabteilungen  berücksichtigt.  Immerhin 
lassen  sich  aus  den  Ergebnissen  der  Beruf  s- 
und  Betriebszählung  einige  Nachweise 
über  die  Familien-  und  Fremd- 

elemente der  Haushaltungen  gewinnen. 

Allerdings  erstreckt  sich  die  Unterscheidung 
nur  auf  Familienangehörige  —  im  Betrieb, 
des  Haushaltungsvorstandes  mithelfend  oder 
nicht  —  und  auf  häusliche  Dienstboten. 
Die  Keichsbevölkerung  gliederte  sich  darnach wie  folgt: 

Im  Hauptberuf  in  Landwirtschaft, 
Industrie  und  Handel männlich weiblich                 zusammen 

a)  Selbständige,  Betriebsleiter  usw..    .    . 
b)  Angestellte   
c1)  Mithelfende  Familienangehörige  .    .    . 
c2  — c3)  Sonstige  Arbeiter   
D.  Häusliche   Dienste,  auch  Lohnarbeit 

wechselnder  Art   

4438123 
1  130839 
I   HO  I49 

10  303  743 

150  791 
1  450219 

1  052  165 

159889 3  177  734 
3  244  495 

320904 
288  311 

5  490  288 

1  290  728 

4  287  883 

13  548238 

471  695 E.    Militär  usw.,  freie  Berufe   1  738  530 
Zusammen  Erwerbstätige 

F.  Berufslose  Selbständige   
d)  Häusliche  Dienstboten  (bei  ihrer  Herr- 

Familienangehörige  ohne  Hauptberuf    .    . 

18  583  864 
1  612  776 

15  372 
10  249  088 

8  243  498               26  827  362 
1  792  207                 3  404  983 

1 
1  249  383                 1  264  755 

19  974  341               30  223  429 
Bevölkerung 

30  461  100 

31  259429 61  720529 

30223429  Angehörige,  das  sind  49%  der 
Bevölkerung  oder  2,3  auf  eine  Haushaltung, 
leben  also  in  der  Familie,  ohne  nach  außen  hin 
mit  einer  Erwerbstätigkeit  hervorzutreten. 
Zwei  Drittel  dieser  Angehörigen  sind  weib- 

lichen Geschlechts,  was  damit  zusammen- 
hängt, daß  zu  den  Angehörigen  meist  die 

Ehefrauen  gezählt  sind,  nämlich  alle,  deren 
Hauptbeschäftigung  in  der  Besorgung  des 
Hauswesens  besteht;  andererseits  kommt  die 
Art  und  Weise  der  Erziehung  mit  in  Betracht, 
die  Tochter  bleibt  so  lange  in  der  Familie, 
bis    sie    sich    verehelicht    oder   eine   eigene 

Erwerbstätigkeit  aufzunehmen  gezwungen 
ist,  der  Sohn  dagegen  muß  vielfach  schon 
nach  zurückgelegter  Volksschule  auf  eigenen 
Erwerb  bedacht  sein,  sich  in  Stellung  be- 

geben und  das  Elternhaus  verlassen. 

An  Familienangehörigen,  welche  im  Wirt- schaftsbetriebe ihres  Haushaltungsvorstandes 

hauptberuflich  mithelfen,  ergab  die  Berufs- 
zählung von  1907  4287883  (3,2  Millionen 

weibliche,  1,1  Millionen  männliche);  sie 

verteilen  sich  auf  die  drei  großen  Wirtschafts- 
zweige folgendermaßen: 
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Berufsabteilung 

Mithelfende 

Familien- angehörige im 
Hauptberuf 

Land-  und  Forstwirtschaft 
Industrie 
Handel  und  Verkehr 

3  894  579 132  787 
260  517 

zusammen 4287883 

Die  Mitarbeit  der  Familienangehörigen 
findet  sich  am  ausgedehntesten  in  der  Land- 

wirtschaft, wo  ihre  Zahl  sogar  die  der  Knechte 
und  Mägde  übersteigt,  und  zwar  zumeist 
auf  Betrieben  mittlerer  Größe,  auf  Bauern- 

gütern. Schon  weniger  häufig  ist  sie  beim 
Handel  und  Verkehr,  am  eingeschränktesten 
in  der  Industrie.  Es  hängt  da  die  Häufigkeit 
von  mithelfenden  Familienangehörigen  von 
der  Größe  der  Betriebe  ab;  je  kleiner  der 
Betrieb,  um  so  mehr  hat  er  familienhaften 
■Charakter.  Uebrigens  treffen  von  allen 
mithelfenden  Familienangehörigen  der  In- 

dustrie und  des  Handels  nicht  weniger  als 
85  %  auf  die  Berufsarten  Gast-  und  Schank- 

wirtschaft, Waren-  und  Produktenhandel, 
Bäckerei,  Fleischerei,  Weberei,  Näherei, 
Schneiderei,  Wasch-  und  Plättanstalten; 
vielfach  besteht  die  besagte  Mitarbeit  in  der 
Besorgung  des  Verkaufsgeschäftes  und  wird 
zumeist  von  Ehefrauen  geleistet. 

Häusliche  Dienstboten  wurden  1,26  Mil- 
lionen gezählt,  demnach  kommt  durchschnitt- 

lich auf  die  zehnte  bis  elfte  Haushaltung  ein 
Dienstbote. 

Natürlich  stellt  sich  die  Besetzung  der 
Haushaltungen  mit  nichterwerbstätigen  Fa- 

milienangehörigen und  Dienstboten  ver- 
.schieden  nach  Alter,  sozialer,  beruflicher  und 
pekuniärer  Stellung  des  Haushaltungsvor- 

standes. Näheres  hierüber  in  meinen  Aus- 
führungen in  Bd.  111  der  Statistik  des 

Deutschen     Reichs    „Die     berufliche    und 

soziale  Gliederung  des  Deutschen  Volkes". 
S.  82,  175  und  201ff.;  über  die  im  Haushalte 
ihres  Lehrherrn  wohnenden  Lehrlinge  vgl. 
meine  Darstellung  in  Bd.  119,  „Gewerbe  und 

Handel  im  Deutschen  Reich",  S.  71ff. 

5.  Die  Haushaltungen  nach  Besitz. 
Bei  der  Bearbeitung  der  1895er  Berufs- 

statistik (Bd.  111  der  Statistik  des  Deutschen 
Reichs  S.  189ff.)  wurde  der  Versuch  ge- 

macht, die  aus  vielen  wirtschaftlich  ver- 
schiedenartig zu  beurteilenden  Existenzen 

sich  zusammensetzende  Klasse  der  selb- 
ständigen Landwirte  sowie  der  selbständigen 

Gewerbe-  und  Handeltreibenden  auf  Grund 
ihrer  Angaben  über  Umfang  der  Wirtschafts- 

fläche und  Zahl  der  von  ihnen  beschäftigten 
Personen  nach  ihrem  Besitz  zu  differenzieren. 

Freilich  sollten  auch  die  Größe  des  Anlage- 
und  Betriebskapitals  sowie  Umfang  des  Roh- 
und  Reinertrags  dabei  Berücksichtigung 
finden,  indessen  fehlen  hierzu  die  ent- 

sprechenden Unterlagen.  Ferner  ist  zu  be- 
achten, daß  die  Zahl  der  Selbständigen  mit 

der  der  Haushaltungen  keineswegs  identisch 
ist  und  daß  in  der  Reihe  der  Familien- 

angehörigen die  aus  dem  Haushalt  Ab- 
wesenden, die  nur  im  Nebenberufe  des  Haus- 

haltungsvorstandes Mittätigen  und  natürlich 
die  vollberuflich  Beschäftigten  fehlen.  Des 
besseren  Ueberblicks  halber  wurden  die  auf 
die  genannte  Art  gewonnenen  Besitzklassen 
in  drei  Wohlhabenheitsschichten  zusammen- 

gefaßt: 1.  eine  unbemittelte,  umfassend  die 
Inhaber  von  Betrieben  mit  unter  2  ha  oder 

mit  einer  Person,  2.  eine  Mittelklasse,  um- 
fassend die  Betriebsinhaber  mit  2 — 100  ha 

oder  2 — 20  Personen,  3.  eine  vermögende 
Klasse,  umfassend  die  Betriebsinhaber  mit 
100  ha  und  mehr  oder  mit  über  20  Personen. 
Auf  diese  drei  Klassen  verteilen  sich  die 
Selbständigen  mit  ihren  (mittätigen  und 
anderen)  Angehörigen  wie  folgt: 

Unbemittelte  Klasse 

Selbständige Angehörige Zusammen % 

Landwirtschaft J)   548  595 1  267613 

453  805 

r  164  277 

1  929  700 

79i  372 

1  712  872 

3  197  3i3 
1  245 177 

15,87 

51,00 

48,23 
Handel  und  Verkehr 2)    .    .    .    . 

zusammen 

Landwirtschaft ')   
Industrie   

Handel  und  Verkehr 2)    .    .    . 
zusammen. 

Landwirtschaft J)   Industrie   

Handel  und  Verkehr 2)    .    .    . 
zusammen 

*)  Ohne  Forstwirtschaft. 

2  270013 

1  983  242 

739  086 

362235 

3  084  563 

31  122 
42241 

6524 

3  885  349    | 

Mittelklasse 
6  976627 
2  167  050 

950  188 

6  155  362 

8  959  869 
2  906  136 1  312423 

3i,34 

83,02 

46,36 

50,84 

10093865  13  178428 

Vermögende  Klasse 

119  344 

88222 
123  53i 

17580 

165  772 
24  104 

67,09 

1,11 

2,64 o,93 

|  79887         |  229333         |  309220 

2)  Ohne  Post-,  Telegraphen-  und  Eisenbahnbetrieb. 

i,57 
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Um  noch  einen  Einblick  in  die  wirtschaft- 
liche Belastung  der  Selbständigen  der  drei 

Besitzklassen,  welche  als  Haushaltungsvor- 

stände zu  gelten  haben,  hinsichtlich  der  nicht- 
erwerbenden  Familienangehörigen  zu  geben, 
seien  folgende  Zahlen  mitgeteilt: 

Es  entfielen  . . .  Familienangehörige  auf  100  Selbständige 

Bernfsabteilung der                          , 

^Klirsf611           Mittelklasse 

der 

vermögenden 
Klasse 

zusammen 

Landwirtschaft  (A  1)   . 
Industrie   
Handel  und  Verkehr   . 

166,27 

152,22 174,39 

249,34 

246,12 200,12 

235,98 
273,79 248,39 

231,87 

188,60 
186,31 

Im  Wege  der  Schätzung  hat  man  den  drei 
Wohlhabenheitsschichten  auch  die  in  anderen 
Berufen  noch  vorkommenden  Selbständigen 
eingegliedert  und  diesen  Selbständigkeits- 

schichten die  der  Abhängigen  angefügt  und 
ist  dabei  zu  folgendem  Gesamtbilde  hinsicht- 

lich der  Gliederung  der  Haushaltungen  nach 
dem  Besitz  gelangt: 

Erwerbstätige  nebst  Familienangehörigen 

Schicht  der  Selbständigen  23  013  226  44,45 
a.)  vermögende  Klasse  646242  ^1,25 
b)  Mittelklasse  15874600  30,66 
c)  unbemittelte  Klasse  6  492  384  12,54 

Schicht  der  Abhängigen  28  757  058  55,55 

Summe  51  770  284  100,00 

Zu  ähnlichen  Ergebnissen  gelangte  Schmoller,  der  zur  sozialen  Abgrenzung  der 
Haushaltungen  neben  der  Berufs-  und  Betriebsstatistik  auch  die  preußische  Einkommens- 

steuerstatistik heranzog. 
Lediglich  unter  dem  Gesichtspunkte  der  Einkommensverhältnisse  betrachtet,  er- 

scheinen in  Preußen  nach  der  Einkommenssteuerstatistik  von  1918  die  Haushaltungen 
folgendermaßen  abgestuft: 

Einkommensgruppen 

Vom  100  aller   Haushaltungs- 
vorstände   und    Einzelwirt- 

schafter hatten  ein  Einkommen 
von  ....  Mark 

Es   entfielen  auf    das  1000  der 

Gesamtbevölkerung    Haushal- 
tungsvorstände und  Einzelwirt- 

schafter  auf   die    Einkommens- 

gruppen von  . . .  Mark 
1896 

1913 

1918 

1896 

1913 

1918 
nicht  über         900  M. 

75,i 

5o,5 

49,5 

275 

198 

199 

über      900  bis      3  000    „ 
22,0 

44,3 

4i,5 81 

174 

167 

„       3  000,,       9  500   „ 

2,4 

4,3 

7,8 

8,7 

17,1 

31,2 

„       9  600,,     30  500   „ 

0,4 

0,6 

0,9 

i,5 

2,6 

3,6 

„     30  500,,    100  000   „ 
0,1 0,2 

0,2 

0,3 0,5 

1,0 
über  100  000  M   0,0 0,1 0,1 0,0 

0,1 

0,3 

100,0 

100,0  — 

Demnach  gehört  hiemach  etwa  die  Hälfte 
aller  Haushaltungen  den  Einkommens- 

gruppen von  über  900  M.  Einkommen  an, 
gegen  24,9  %  i.  J.  1896,  über  ein  Einkommen 
von  mehr  als  3000  M.  verfügten  i.  J.  1918 
9,0  %  gegen  2,9  %  i.  J.  1896.  Das  Durch- 

schnittseinkommen der  Haushaltungsvor- 
stände stellte  sich  i.  J.  1896  auf  884  M., 

i.  J.  1913  auf  1277  und  i.  J.  1918  auf 
1827  M. 

6.  Bezüglich  der  Wohnungsverhältnisse 

der  Haushaltungen  sei  im  allgemeinen  auf 

den  Art.  „Wohnungsfrage"  sowie  auf  das 
Statistische  Jahrbuch  deutscher  Städte  ver- 

wiesen. Hier  mögen  nur  einige  Daten  Platz 
finden,  die  anläßlich  der  Volkszählung  von 
1910  in  Berlin  und  Württemberg  ermittelt 
wurden.  In  Berlin  entfiel  auf  die  einzelnen 

Wohnungsgrößenklassen  folgende  Anzahl  von 
Haushaltungen  (ohne  Anstalten)  und  Haus- 

haltungsgruppen : 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Autl.    Bd.  V. 

12 
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Zahl  der Haushaltungen 
Haushaltungen 

mit 
Haushaltungen 

mit 
Haushaltungen 

mit 
Wohnräume überhaupt Zimmermietern Schlafgängern Dienstboten 

O1) 

991 

3 3 
1 

4°  423 
66 

1  217 

90 

2 

186  434 

3  "3 

19364 

2  945 

3 
180  624 

M645 

28827 

4092 

4 
62  603 10456 

6  401 4827 5 36213 

6  557 

1  818 

7652 

6 20  131 
3  355 

5i8 

9232 
7 

n  309 
1585 

149 

7  559 8 

6667 

725 
61 

5278 

9 

3  772 

337 
22 3284 

10 

2034 

135 

4 
1856 

11  und  mehr 
3  164  a) 

141 

16 

3080 

zusammen  . 
554  365 41  "5 

58400 

49898 

Diese    starke    Besetzung    der    niedrigen  j  scheinen,  kommt  auch  in  der  Württember- 
Wohnungsgrößenklassen,  die  auch  am  aus-  gischen  Statistik  zum  Ausdruck: 
giebigsten  mit  Fremdelementen  belastet  er- 1 

Von  100  Haushaltungen  bewohnen   . . .   Zimmer  u.  Kammern 

12        3 4         5         6         7 8 9     1   10 11  u.  mehr 

Familienhaushaltungen  . 
Sonstige  Haushaltungen 

3,7 

0,6 
30,1     35,2 

7.5  1  21,7 

19,1 

22,4 

7,6      2,8    0,9 
16,9     12,1     7,4 

0,4 

4.9 

0,1    1  0,1 

2,5      1,8 
2,2 

Summe 
2,8 

23,6  |  3i,3 20,0 10,3  j     5,5  I  2,8 

1.7 

0,8      !    0,5 

°.7 

Eine  Küche  besaßen  501313  Haushal- 
tungen —  93,3  %  — ,  einen  Küchenanteil 

21 142  —  3,9  %  —  und  ohne  Küche  waren 
15361  Haushaltungen  —  2,8  %. 

Wohnrechtlich  gliederten  sich  die  Würt- 
tembergischen   Haushaltungen    (ohne    An- 

stalten) in  folgender  Weise: 

Eigentümerwohnungen  306  332        62,3  °/0 
Dienstwohnungen  15925  3,3  °/0 
Mietwohnungen         169  159      34,4°/o 

zusammen 
491416     ioo,o°/0 

Der  im  Mai  1918  durchgeführten  Reichs- 
wohnungszählung sind  keine  Nachweise  über 

die  Haushaltungen  entnommen  worden.  Je- 
doch ermöglicht  die  Gliederung  der  Woh- 

nungsinsassen nach  der  Wohnungsgröße 
immerhin  gewisse  Rückschlüsse  auf  die 
entsprechenden  Verhältnisse  der  Haushal- 

tungen : 

Stadt 

Von  100  Bewohnern  kommen  auf  Wohnungen  mit 

nur  emer 
Küche 

1  Wohn- raum 
ohne 
Küche 

1  Wohn- raum 
mit 

Küche 

2  Wohn- räume 
ohne 
Küche 

2  Wohn- räume 
mit 

Küche 

3  Wohn- räume 
ohne 
Küche 

3  Wohn- räume 
mit 

Küche 

4  u.  mehr 

Wohn- 

räume 

Berlin  .    .    . 0,8 

2,9 
29,4 

München     . 0,1 

3,0 

4.8 

Hamburg    . 0,0 0,2 2,0 

14 

Literatur :  Außer  den  im  Text,  erwähnten  Ar-  I 
betten  noch  die  statistischen  Quellenwerke  der 
einzelnen  Staaten  bzw.  Städte,  insbesondere  der 
Band  24O  der  Statistik  des  Deutschen  Reichs 
(die  Volkszählung  am  1.  Dezember  1910  im 
Deutschen  Reich)  und  der  Band  ,, Statistique 

des  famillcs  en  1906"  der  „Statistique  generale 
de  la  France"  1912.  —  Ferner  G.  v.  Mayr, 
Statistik  und  Gcscllschaftslehrc,  Bd.  II,  Freiburg 

i.  B.  1897,  8.  U2f.,  1909,  S.  65ff.  —  A.  Frht: 
v.  Fircks,  Bevölkerungslehre  und  JBevölkerungs- 
politik,  Leipzig  1898,  S.  l?4ff.  —  Luden 
Mavch,   Les  statistiques   de  famillcs.      In  Bul- 

37,7 

17.5 

27.5 

0,0 

6,1 

0,0 

13,3 
15,9 

34.9 

i5,«> 

37,8 

35,3 

letin  de  V Institut  International  de  Statistique, 
Tome  XVII,  1908,  S.  209* ff.  —  H.  Hindelang, 
Die  eheliche  und  uneheliche  Fruchtbarkeit  mit 

besonderer  Berücksichtigung  Bayerns,  Heft  71 
der  Beiträge  zur  Statistik  des  Königreichs 
Bayern.  —  F.  Zahn,  Zahl  der  Kinder  in  den 
Familienhaushaltuvgen  in  einigen  bayerischen 
Gemeinden.  Zeitschrift  des  Bayer.  Statistischen 

Landesamts,  Jahrg.  1911.  —  F.  Zahn,  Familie 
und  Familien politik,  Berlin  1918.  —  F.  Burg- 
dörfer,  Das  Bevölkerungsproblem,  seine  Er- 

fassung durch  Familieiistalistik  und  Familien- 
■politik,  München  1917.         Friedrich  Zahm. 

x\  Schiffswohnungen,  Wohnwagen,  nur  Gewerberäume. 
a)  Darunter  eine  Haushaltung  ohne  Angabe  der  Zahl  der  Wohnräume. 
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Haushaltungsbudget 
s.  Haushaltung  und  Konsumtion  II. 

Haushofer,  Max, 
geb.  zu  München  am  23. /IV.  1840,  gest.  am 
10./IV.  1907  in  Gries  bei  Bozen.  1868-1907 
Professor  an  der  technischen  Hochschule  Mün- 

chen für  Nationalökonomie,  Finanzwisscnsehaft, 
Statistik,  bayer.  Staatsrecht;  von  1875—81 
Abgeordneter  für  München  im  bayerischen 
Abgeordnetenhaus. 

von  seinen  volkswirtschaftlichen  Schriften 
seien  die  nachfolgenden  genannt: 

Der  landwirtschaftliche  Kredit,  München 
1864.  -  Die  Zukunft  der  Arbeit,  ebd.  1866.  - 
Lehr-  und  Handbuch  der  Statistik,  Wien  1872. 
—  Grundzüge  des  Eisenbahnwesens,  Stuttgart 
1873.  —  Industriebetrieb,  ebd.  1874.  —  Eisen- 

bahngeographie, ebd.  1875.  —  Andree,  Geo- 
graphie des  Welthandels,  Bd.  3:  Europa.  (Fort- 
geführt von  Haushofer.)  —  Abriß  der  Handels- 

§eographie,  Stuttgart  1879.   —  Abriß  der  llan- 
elsgeschichte,   ebd.   1879.    —    Darstellung   der 

Weltverkehrsmittel  in  der  Gegenwart,  ebd.  1879. 
—  Grundzüge  der  allgemeinen  Handelsichre. 
ebd.  1879.  —  Grundzüge  der  Industrie-  und 
Fabrik-Betriebslehre,  ebd.  1879.  —  Grundzüge 
der  Nationalökonomie,  ebd.  1S7Ü:  3.  Aufl.  1894 
u.  d.  Tit.:  Grundziige  d.  polit.  Oekonomie. 
Abt.  1:  Grundzüge  d.  Nationalökonomie.  Abt.  L': 
Wirtschaftslehre  d.  Haupterwerbszweige;  4.  Aufl. 
1904.  Abt.  3:  Finanzwissenschaft;  2.  Aufl.  1904 
(vorstehende  6  Schriften  sind  Sonderabdrücke 
aus:  Maier-Rothschild,  Handbuch  der  gesamten 
Handelswissenschaften).  —  Der  kleine  Staats- 

bürger, Stuttgart  1884.  —  Das  deutsche  Klein- 
gewerbe in  seinem  Existenzkampfe  gegen  die 

Großindustrie,  Berlin  1886  (Deutsche  Zeil-  und 
Streitfragen,  H.  218).  —  Die  Ludwig-Maximi- 
lians-IIniversität  (in:  Auf  deutschen  Hoch- 

schulen, München  1890).  —  Arbcitergestalten 
aus  den  bayerischen  Alpen,  Bamberg  1890.  — 
Ein  Beitrag  zur  Handelsgehilfenfrage,  Berlin 
1891.  —  Wie  gewinnt  und  sichert  sich  der  Kauf- 

mann dauernde  Stellung?  Eine  Beleuchtung 
der  Handelsgehilfenfrage,  Berlin  1892.  —  Die 
Ehefrage  im  Deutschen  Reich,  Berlin  1895  (a.  u. 
d.  T.:  Der  Existenzkampf  der  Frau  im  modernen 
Leben,  H.  3).  —  Der  moderne  Sozialismus, 
Leipzig  1896.  —  Lebenskunst  und  Lebensfragen. 
Ein  Buch  fürs  Volk,  Ravensburg  1897.  —  Be- 

völkerungslehre, Leipzig  1904.  —  Das  Jenseits 
im  Lichte  der  Politik  und  der  modernen  Welt- 

anschauung, München  1905.  —  Das  Volk  und 
sein  Staat.  Politik,  aus  d.  Nachlaß  von  Haus- 

hofer. Hrsg.  von  Cohen,  München  1914.  —  Außer- 
dem finden  sich  aus  Haushofers  Feder  volks- 

wirtschaftliche und  sozialwissenschaftliche  Ar- 
tikel in  der  Deutschen  Revue,  1880—89;  in  der 

Zeitschrift  des  baj'rischen  Kunstgewerbevereins, 
des  Münchner  polytechn.  Vereins,  Velhagen  & 
Klasings  Monatsheften,  Westermanns  Monats- 

heften usw. 
Vgl.  über  Haushofer:  Ernst  Garleb.  Ein 

moderner  Sozialpolitiker  (Beil.  z.  Allgemeinen 
Zeitung,  München,  19./V.  1896.)  -  Biograph. 
Jahrb.  u.  Deutscher  Nekrolog.  Bd.  12,  1909, 
S.  75-80.  Meitzet. 

Hausierhandel 
s.   Wandergewerbe. 

Hausindustrie. 
(Verlagssystem). 

I.  Allgemeines.  1.  Begriff  und  Wesen 
der  Hausindustrie.  2.  Nuancen  in  der  Ent- 

stehung der  Hausindustrie.  3.  Die  typischen 
Formen  hausindustneller  Organisation.  II.  Die 
Hausindustrie  in  den  einzelnen  Län- 

dern. 1.  Deutschland.  2.  Die  ehemalige  Monar- 
chie Oesterreich.  3.  Schweiz.  4.  Frankreich. 

6.  Italien.  6.  Belgien.  7.  Rußland.  8.  England. 
9.  Vereinigte  Staaten  von  Amerika. 

I.  Allgemeines. 

1.  Begriff  und  Wesen  der  Hausindustrie. 
Hausindustrie  (Verlagssystem)  ist  diejenige 
Betriebsform  der  kapitalistischen  Unterneh- 

mung, bei  welcher  die  Arbeiter  in  ihren  eigenen 
Wohnungen  oder  Werkstätten  beschäftigt 
werden.  Leiter  der  Produkl  ion  ist  der  kapita- 

listische Unternehmer,  auch  Verleger  genannt: 
er  bestimmt  Richtung  und  Ausmaß  der  Pro- 

duktion und  versieht  die  in  ihren  Woh- 
nungen oder  Werkstätten  beschäftigten  Ar- 

beiter mit  Aufträgen.  Seine  Machtvoll- 
kommenheit zu  dieser  Stellung  leitet  er 

nicht  sowohl  aus  dem  Besitze  der  zur  tech- 
nischen Herstellung  der  Produkte  erforder- 

lichen Produktionsmittel  ab  (die  vielmehr 
häufig  sich  wenigstens  teilweise  in  den 
Iländci!  der  in  seinem  Dienst  stehenden 

Arbeiter  befinden)  als  vielmehr  von  der 
Kenntnis  und  Beherrschung  des  Waren- 

markts (also  seinen  kaufmännischen  Quali- 
täten) sowie  dem  Besitze  des  zur  Beschaffung 

der  Rohstoffe  und  zum  Vertriebe  der 

Fabrikate  notwendigen  Kapitals. 
Die  hausindustrielle  Betriebsfoim  unter- 

scheidet sich  von  Manufaktur  und  Fabrik 

durch  die  mangelnde  Zentralisation  der  Be- 
triebsstätten; sie  ist  aber  gleichwohl  eine 

Form  der  kapitalistischen  Produktions- 
unternehmung,  sofern  die  Produktions- 

leitung in  den  Händen  eines  kapitalistischen 
Unternehmers  ruht:  Unterschied  gegenüber 
der  reinen  Haudelsunternehmung.  Zen- 

tralisation der  Produktionsleitung;  Dezen- 
tralisation der  Produktionsausführung.  Ein- 

heit der  (Produktions-)Unternehmung;  Viel- 
heit der  (Produktions-)Betriebe. 

Als  eine  Erscheinungsform  der  kapi- 
talistischen Unternehmung  trägt  die  Haus- 

industrie deren  Merkmal  überhaupt.  In 

eine  Erörterung  der  Wesenheiten  des  Kapi- 
talismus einzutreten,  ist  in  diesem  Ar- 

tikel nicht  am  Platze.  Es  muß  ge- 
nügen, die  der  Hausindustrie  eigentümlichen 

Eigenarten  in  Kürze  darzulegen. 
Diese  ergeben  sich  —  zum  Unterschiede 

von  Fabrik  und  Manufaktur  —  aus  den  sie  von 
diesen  beiden  Betriebsformen  unterscheiden- 

den Merkmalen,  die  wir  präzisieren  können  als 

12* 



180 Hausindustrie 

1.  Dezentralisation  der  Arbeit;  samt 
2.  Dezentralisation  der  Arbeiter. 
Diese  doppelte  Dezentralisation  hat  für 

den  Unternehmer  Nachteile  und  Vor- 
teile im  Gefolge  —  immer  im  Vergleich 

mit  den  Formen  des  gesellschaftlichen  Groß- 
betriebs. 

Die  Nachteile  liegen  vor  allem  darin, 
daß  die  Entfaltung  der  produktiven  Kräfte 
an  die  Grenzen  gebunden  ist,  wie  sie  die 
Kleinheit  der  Betriebe  mit  sich  bringt. 
Ueberall  dort,  wo  die  Produktionstechnik 
Konzentration  in  größerem  Stile  erheischt: 
sei  es  zwecks  besserer  Organisation  der  Ar- 

beit, sei  es  zwecks  Einführung  mechanischer 
oder  chemischer  Verfahrungsweisen,  versagt 
naturgemäß  die  in  die  Schranken  des  iso- 

lierten Arbeitsprozesses  oder  mäßiger  ge- 
sellschaftlicher Arbeitsorganisation  gebundene 

hausindustrielle  Betriebsform.  Einen  Nach- 
teil kann  auch  die  Schwierigkeit  der  Kon- 

trolle der  Arbeiter  bedeuten,  ebenso  die 
Notwendigkeit,  als  Form  der  Entlohnung 
stets  nur  den  Stücklohn  anwenden  zu 
können;  endlich  auch  die  nicht  sofortige 
Verfügbarkeit  des  Arbeiters;  wo  es  sich  um 
rasche  Ausführung  plötzlicher  Aufträge 
handelt. 

Diesen  Nachteilen  stehen  nun  aber  fol- 
gende entschiedenen  Vorteile  gegenüber: 

1.  Die  größere  Billigkeit  der  haus- 
industriellen Betriebsform  für  den  Unter- 

nehmer; er  spart  —  ceteris  paribus  —  so- 
wohl an  sachlichen  Ausgaben  (für  Produk- 

tionsmittel) als  an  persönlichen  Ausgaben 
(für  die  Arbeitskraft),  gelangt  also  zu  nie- 

drigeren Produktionskosten.  Seine  sachlichen 
Ausgaben  sind  geringer  als  die  des  Fabrik- 

unternehmers, weil  die  sämtlichen  General- 
unkosten (für  Beleuchtung,  Heizung,  Ver- 

zinsung und  Amortisation  der  Gebäude), 
meist  aber  auch  die  Kosten  der  Verzinsung 
und  Amortisation  des  Gerätschaftskontos  gar 
nicht  oder  nur  zum  Teil  in  der  Vergütung 
der  Leistung  des  Hausindustriellen  zur  Be- 

rechnung gelangen,  d.  h.  also  der  Regel  nach 
von  diesem  getragen  werden. 

Noch  in  der  dritten  Auflage  wies .  ich 
auf  zwei  weitere  wichtige  Ursachen  hin, 
welche  den  Personalaufwand  für  den  Haus- 

industriellen niedrig  halten.  Es  wurde  dort 
ausgeführt,  daß  die  Hausindustrie  erst  zu 
einem  geringen  Teil  unter  die  sog.  sozial- 

politischen Gesetze  fällt:  sie  hat  die  Lasten 
der  Arbeiterversicherung  in  geringem  Maß 
zu  tragen,  sie  ist  vom  Arbeiterschutz  (Be- 

schränkung der  Frauen-  und  Kinderarbeit, 
Sonntagsruhe,  Maximalarbeitstag,  hygieni- 

sche Vorschriften  usw.)  befreit.  Ferner 
wurde  hervorgehoben,  daß  die  Tendenzen 
zur  Lohnsteigerung  infolge  der  Isolierung 
der  Arbeiter  schwächer  sind  als  bei  der 

Fabrikindustrie,  die  den   Kontakt  der  Ar- 

beiter selbst  schafft.  Heute  wirken  beide 
Ursachen  nicht  mehr  in  dem  alten  Umfang. 
Die  sozialpolitische  Gesetzgebung  hat  sich 
in  Deutschland  und  in  einer  Reihe  anderer 
Länder  in  zunehmendem  Maß  der  Haus- 

industrie angenommen,  wie  in  den  folgenden 
länderweise  dargebotenen  Uebersichten  an- 

gedeutet ist.  Gleichzeitig  hat  vor  allem 
in  der  Zeit  nach  dem  Kriege  der  Organisations- 

gedanke unter  den  Hausindustriellen  starke 
Fortschritte  gemacht;  im  Zusammenhang 
damit  sind  in  Deutschland,  aber  auch  ander- 

wärts eine  große  Zahl  Tarifverträge  mit  den 
Hausindustriellen  abgeschlossen  worden,  die 
in  der  Regel  eine  Gleichsetzung  der  Löhne 
der  Hausindustriellen  mit  denen  der  ent- 

sprechenden Fabrikarbeiter  zur  Folge  hatten. 
2.  ist  es  die  größere  Beweglich- 

keit der  hausindustriellen  Betriebsform,  die 
sie  dem  Unternehmer  sympathisch  macht. 
Da  fast  alles  Kapital  umlaufendes  Kapital 
ist,  also  fast  gar  keine  Festlegung  be- 

deutender Kapitalteile  erfolgt,  so  gewährt 
diese  Betriebsform  dem  Unternehmer  die 

Möglichkeit,  den  Umfang  seines  Unter- 
nehmens in  kurzer  Zeit  nach  Belieben  aus- 

zudehnen oder  einzuschränken.  Der  haus- 
industrielle Unternehmer  erleidet  keinerlei 

positiven  Verlust,  wenn  er  plötzlich  seinen 
Arbeitern  keine  Aufträge  mehr  gibt;  es 
entsteht  ihm  kein  damnum  emergens  wie 
dem  Fabrikanten,  dessen  fixe  Kapitalteile, 
wenn  nicht  produktiv  verwandt,  ihm  doch 
Verzinsungs-  und  Amortisations-Kosten  ver- 

ursachen. Das  hausindustrielle  Kapital  be- 
sitzt annähernd  die  Versatilität  des  Handels- 

kapitals, und  das  ist  in  sehr  vielen  Industrie- 
zweigen vielleicht  derjenige  Vorteil,  der 

mehr  noch  als  die  größere  Billigkeit  zu- 
gunsten der  hausindustriellen  Betriebsform 

den  Ausschlag  gibt. 
Naturgemäß  ist  für  den  Arbeiter  die 

Situation  die  umgekehrte:  wo  dort  die  Nach- 
teile liegen,  liegen  hier  die  Vorteile  und 

umgekehrt. Vorteilhaft  ist  die  hausindustrielle 
Betriebsform  für  den  Arbeiter,  sofern  sie 
ihm  ein  größeres  Maß  individueller  Frei- 

heit gewährt:  kein  Zwang,  in  die  Fabrik 
zu  gehen,  kein  Zwang,  sich  einer  hetero- 
nomen  Arbeitsordnung  zu  fügen.  Selbst- 

verständlich ist  diese  Freiheit  in  sehr  vielen 
Fällen  —  überall  dort,  wo  die  Hausindustrie 
alleinige  Nahrungsquelle  ist  —  illusorisch. 
Wer  14  oder  16  Stunden  am  Tage  arbeiten 
muß,  um  sich  den  Lebensunterhalt  zu 
schaffen,  profitiert  wenig  von  der  Frei- 

heit, zu  beliebiger  Zeit  die  Arbeit  an- 
fangen, unterbrechen  und  endigen  zu  können. 

Macht  er  zwei  Stunden  Mittagspause  statt 
einer,  so  muß  er  eine  Stunde  länger  in  die 
Nacht  hinein  sitzen,  ebenso  wenn  er  eine 
Stunde  später  als  der  Fabrikarbeiter  auf- 



Hausindustrie 
181 

steht.  Der  Kern  der  Arbeitsfreiheit  des 
Hausindustriellen  liegt  somit  in  der  Ermög- 

lichung der  Nachtarbeit.  Daß  der  oder 
die  Hausindustriellen  ihrem  Haushalt  per- 

sönlich vorstehen,  sich  selbst  kochen,  die 
Kinder  beaufsichtigen  können,  darf  eben- 

falls auf  das  Gewinnkonto  des  Heimarbeiters 
gesetzt  werden.  Damit  dürften  jedoch  die 
Vorteile  dieser  Betriebsform  für  den  Ar- 

beiter erschöpft  sein.  Alles  übrige  mündet 
in  Nachteile  aus:  die  Verdienstschmälerung 
durch  den  Zeitverlust,  den  das  Abholen 
der  Rohstoffe  und  das  Zurückbringen  der 
Ware  meist  unvermeidlich  mit  sich  bringen, 
die  lange  Arbeitszeit;  vor  allem  aber:  die 
schwankende  Arbeitszeit,  dieser  häufige 
Wechsel  zwischen  Unter-  und  Ueberarbeit 
und  last  not  least  die  vermehrte  Existenz- 

unsicherheit infolge  der  geschilderten  Ver- 
satilität  der  hausindustriellen  Betriebsform. 

Ueber  die  Existenz  einer  sozialen  In- 
stitution entscheidet  in  unserer  Volkswirt- 

schaft nun  aber  nicht  zum  mindesten  das 
Interesse  des  Arbeit  eis,  sondern  allein  das 
Interesse  des  kapitalistischen  Unternehmerp. 
Wollen  wir  daher  die  Existenzbedin- 

gungen der  hausindustriellen  Be- 
triebsform feststellen,  so  dürfen  wir  uns 

nur  die  Vorteile  und  Nachteile  vergegen- 
wärtigen, die  sie  für  den  Unternehmer  auf- 

weist, um  folgende  allgemeine  Bedingungen 
für  ihre  Existenz  formulieren  zu  können: 

1.  Ein  verhältnismäßig  niedriger 
Stand  der  Produktionstechnik.  Ist 

diese  an  einem  gewissen  Punkte  der  Ent- 
wicklung angelangt,  so  vermag  alle  Ver- 
einigung der  menschlichen  Arbeitskraft  in 

der  Hausindustrie  nicht  mehr  den  Vor- 
sprung einzuholen,  den  eine  teurer,  aber  pro- 

duktiver im  gesellschaftlichen  Betriebe  be- 
schäftigte Arbeitskraft  gegenüber  dem  Heim- 
arbeiter, der  auf  einer  unvollkommeneren 

Technik  verharrt,  besitzt:  ein  hausindustrieller 
Spinner  ist  heute  ein  Unding;  ein  haus- 
industrieller  Weber  hält  sich  gerade  noch 
durch  die  äußerste  Anspruchslosigkeit  über 
Wasser;  ein  hausindustrieller  Schneider 
ist  nur  wenig  benachteiligt  gegenüber  einem 
Fabrikschneider.  Es  ist  augensichtlich,  daß, 
unter  sonst  gleichen  Umständen  wiederum, 
die  Lage  der  Arbeiter  in  der  Hausindustrie 
um  so  ungünstiger  zu  sein  tendiert,  je  höher 
in  einem  Industriezweig  die  Produktions- 

technik entwickelt  ist.  Offenbar  ist  nun 
die  verhältnismäßige  Indifferenz  der  Pro- 

duktionstechnik notwendige  Bedingung,  um 
überhaupt  die  Existenz  der  hausindustriellen 
Betriebsform  zu  ermöglichen.  Ist  diese 
Bedingung  erfüllt,  so  sind  es  folgende  Mo- 

mente, die  zu  ihrer  Bevorzugung  den  An- 
reiz geben: 

2.  das  Vorhandensein  zu  dezen- 
tralisierter Arbeit  geeigneter  und  ge- 

neigter Arbeitskräfte.  Diese  Voraus- 
setzung wird  vor  allem  dort  erfüllt  sein, 

wo  zahlreiche  Personen  sich  finden,  die 
durch  Standesvorurteil  oder  äußeren  öko- 

nomischen Zwang  oder  sonst  welche  Um- 
stände1) an  die  Schwelle  ihres  Hauses  ge- 
bunden sind.  Ersteres  trifft  zu  für  de- 

klassierte Handwerksmeister,  für  Frauen 
und  Mädchen  der  sog.  Mittelklasse  in  den 
Städten;  der  zweite  Grund  ist  bestimmend 
für  Hausfrauen  und  Mütter,  für  bäuerliche 
Stellenbesitzer  u.  dgl. 

Kommt  nun  noch 
3.  der  Saisoncharakter  eines  Ge- 

werbes zu  allem  übrigen  hinzu,  so  ist  eine 
für  die  Existenz  der  hausindustriellen  Be- 

triebsform optimale  Situation  geschaffen. 
2.  Nuancen  in  der  Entstehung  der  Haus- 

industrie. Hier  ist  keine  Wirtschaftsgeschichte 
zu  schreiben,  sondern  nur  ein  Hinweis  zu  liefern 
auf  die  besonders  charakteristischen  Umstände, 
unter  denen  die  Hausindustrie  jeweils  in  das 
geschichtliche  Leben  einzutreten  pflegt.  Daß 
dabei  als  causa  movens  stets  (oder  doch  prak- 

tisch so  gut  wie  immer)  das  Verwertungsstreben 
des  Kapitals  anzusehen  ist,  versteht  sich  von 
selbst. 

Schaut  man  sich  die  verschiedenen  Haus- 
industrien an,  so  könnte  man  versucht  sein, 

sie  danach  zu  unterscheiden,  ob  sie 
1.  entstanden  sind  in  Anknüpfung  an 

ein  Handwerk  annähernd  gleichen  Inhalts 
oder  nicht,  dann  entweder  unter  Verwertung 
hausgewerblicher  Eigenproduktion  oder  in  Neu- 

schaffung. Das  zweite  ist  fast  durchgängig 
der  Fall  gewesen  in  Ost-  und  Nordeuropa  (Ruß- 

land, Balkanländer,  Ungarn,  Skandinavien), 
während  in  Westeuropa  beide  Entwicklungs- 

formen vorkommen.  Im  Grunde  genommen 
ist  jedoch  diese  Verschiedenheit  der  Entstehungs- 

weise verhältnismäßig  irrelevant.  Bedeutsamer 
für  den  gesamten  Verlauf  der  volkswirtschaft- 

lichen Entwicklung  ist  der  Umstand,  ob 
2.  die  Hausindustrie  im  ganzen  auf 

eine  Periode  handwerksmäßiger  Gewerbe- 
organisation folgt  oder  nicht.  Jenes  ist  für 

Westeuropa,  dieses  für  Osteuropa  charakte- ristisch. Die  Geschichte  der  Hausindustrie  ist 
die  Geschichte  des  Kapitalismus.     Es  darf  nun 

*)  Es  können  gelegentlich  auch  noch  andere 
Momente  die  Existenz  der  hausindustriellen  Or- 

ganisation begünstigen  als  die  beiden  im  Text 
genannten.  So  war  es  beispielsweise  die  Verschie- 

denheit von  Sprache  und  Kultur,  die  in  den 
Großstädten  der  Vereinigten  Staaten  die  einge- 

wanderten Böhmen,  Juden  usw.  besonders  ge- 
eignet zur  Verbilligung  für  die  Hausindustrie 

machte.  Die  neuen  Ankömmlinge,  die  erst, 
wie  unten  zu  zeigen  sein  wird,  Veranlassung 
zur  Einführung  der  Hausindustrie  in  die  bis 
dahin  fabrikmäßig  organisierte  Konfektion  waren, 
hatten  einen  Horror  vor  der  Fabrik  und  wollten 
nur  unter  Vorleuten  arbeiten,  die  ihre  Sprache 

verstanden,  ihre  religiösen  Feiertage  respek- 
tierten, den  Sabbat  heilig  hielten,  kurz  sich 

ihren  gewohnten  Sitten  und  Gebräuchen  an- 

paßten. 
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als  "anerkannt  gelten,  daß  dieser  in  der  Form der  Hausindustrie  verkleidet  am  liebsten  in 
ein  Wirtschaftsgebiet  eindringt.  Es  ergibt  sich 
dann  zunächst  eine  Art  von  vorwiegend  haus- 

industrieller Periode  der  Wirtschaftsgeschichte. 
So  in  Westeuropa  in  der  Zeit  vom  Ausgange 
des  Mittelalters  an  bis  zum  Eintritt  der  Manu- 

fakturen und  Fabriken  in  das  Wirtschaftsleben; 
in  Osteuropa  noch  während  der  vergangenen 
Jahrzehnte.  Dort  war  ein  halbes  Jahrtausend 
handwerksmäßige  Organisation  voraufgegangen 
und  wirkte  ein  weiteres  halbes  Jahrtausend  nach ; 
hier  wurde  der  Kapitalismus  in  der  Form  der 
Hausindustrie  zunächst  noch  fast  rein  eigen- 

wirtschaftlichen Ländern  aufgepfropft.  In 
Rußland  ist  die  Entwicklung  insofern  noch 
besonders  eigenartig  verlaufen,  als  wichtige 
Zweige  der  kapitalistischen  Industrie,  nament- 

lich auf  dem  Gebiete  der  Textilindustrie  (Baum- 
woll-,  Seidenweberei  u.  a.)  zunächst  in  ge- 

schlossenen Etablissements  ins  Leben  getreten 
sind,  denen  erst  im  Anfang  des  19.  Jahrh.  in 
den  Kustari  eine  Konkurrenz  erwachsen  ist. 
Es  folgt  dann  für  diese  Gebiete  Rußlands  erst 
als  zweite  Etappe  seiner  industriellen  Ent- 

wicklung die  Periode  vorwiegend  hausindustrieller 
Organisation,  die  erst  in  den  letzten  Jahren  zu 
verschwinden  die  Tendenz  hat. 

3.  In  Westeuropa  möchte  ich  aber  den 
entscheidenden  Nachdruck  legen  auf  das  Alter 
der  bestehenden  Hausindustrie  und  diese  in 
zwei  große  Kategorien  teilen:  ältere,  vorwiegend 
ländliche  und  moderne,  vorwiegend  städtische 
Hausindustrie. 

a)  Die  älteren  Hausindustrien  entstehen 
in  den  Anfängen  der  kapitalistischen  Volks- 

wirtschaft, in  einer  Zeit,  in  der  der  Auflösungs- 
prozeß der  alten  Wirtschaftsverfassung  noch 

eben  erst  beginnt,  in  einer  großstadtlosen  Zeit, 
häufig  in  Anknüpfung  an  bäuerliche  Eigen- 

produktion. Ihr  Arbeitermaterial  rekrutierte 
sich  aus  der  im  langsamen  Verlauf  organischen 
Wachstums  sich  ergebenden  Ueberschußbevölke- 
rung.  Wichtigste  Typen  dieser  älteren  Haus- 

industrien: sämtliche  Zweige  der  Textilindustrie, 
früher  Spinnerei,  heute  noch  (im  Aussterben) 
Weberei;  die  sog.  Kleineisenindustrie,  die  Fabri- 

kation sog.  „Nürnberger  Waren",  die  sich 
später  zu  Kurzwaren  auswachsen,  Spielwaren- 

industrie, Instrumentenmacherei,  Uhrenmacherei 
u.  a. 

b)  Die  modernen  Hausindustrien  ent- 
stehen zu  einer  Zeit  schon  hochentwickelter 

kapitalistischer  Wirtschaftsweise.  In  einer 
Zeit,  die  in  zunehmendem  Maße  von  der  Groß- 

stadt beherrscht  wird,  vielfach  und  besonders 
gern  in  Großstädten,  von  denen  sie  sich  dann 
erst  über  Kleinstädte  und  plattes  Land  ver- 

breiten. Was  sie  besonders  charakterisiert,  ist 
die  ganz  andere  Beschaffenheit  ihres  Arbeiter- 

materials: sie  basieren  auf  den  infolge  des  immer 
rapider  sich  abwickelnden  Auflösungsprozesses 
aller  früheren  sozialen  Verfassung  (Bauernwirt- 

schaft, Gutswirtschaft,  Handwerk,  Familie)  in 
großen  Mengen  freigesetzten  und  auf  den  Markt 
geworfenen  Bevölkerungsmassen:  deklassierte 
Handwerksmeister,  bäuerliche  Ueberschußbo- 
völkerung,  vor  allem  aber  Frauen  in  den  Groß- 

städten: Frauen  in  Gestalt  berufsmäßiger  Ge- 
werbetreibender, Frauen  in  Form  von  Witwen 

(heute    vor  allem   Kriegerwitwen   und   Waisen) 

und  Ehegattinnen,  die  ihre  früher  in  der  Kon- 
sumtionswirtschaft verwandte  Arbeitskraft  jetzt 

durch  gewerbliche  Lohnarbeit  als  Füllarbeit 
zu  verwerten  suchen,  Frauen  in  Gestalt  von  Zu- 

schußverdienst suchenden  Haustöchtern  u.  dgl. 
Die  bedeutendsten  dieser  modernen  Haus- 

industrien sind  die  Totengräber  der  letzten  großen 
Handwerke:  Tischlerei,  Schuhmacherei,  Schnei- 
derei. 

3.  Die  typischen  Formen  hausin- 
dustrieller Organisation.  In  der  Be- 

ziehung des  Verlegers  zu  der  Gesamtheit 
der  in  seinem  Dienste  tätigen  Arbeiter  so- 

wie in  der  Betriebsgestaltung  der  haus- 
industriellen Arbeit  selbst  können  sich  Vari- 

ationen ergeben,  die  zur  Entstehung  ver- 
schiedener Organisationstypen  Anlaß  geben. 

Es  soll  vor  allem  auf  den  wichtigen  Unter- 
schied hingewiesen  werden,  der  zwischen 

der  Heimarbeit  im  engeren  Sinne  und  der 
Werkstattarbeit  obwaltet. 

1.  Heimarbeit  findet  überall  dort 
statt,  wo  die  Hausindustriellen  vereinzelt  in 
ihren  Wohnungen  tätig  sind.  Ihre  Masse 
ist  hier  sozial  homogen.  Dem  kapitalisti- 

schen Unternehmer  steht  die  ungegliederte 
Schar  der  Heimarbeiter  gegenüber.  Die 
Form  des  Betriebes  ist  der  Einzelbetrieb 
oder  der  Familienbetrieb,  d.  h.  diejenige 
Betriebsorganisation,  deren  persönliches  Sub- 

strat die  organisch  differenzierten  Arbeits- 
kräfte der  (Klein-)Familie  sind.  In  dieser 

Familienhaftigkeit  liegt  die  Begrenztheit 
dieser  Berriebsfoim.  Typische  Erschei- 

nungen dieser  Einzel-  oder  Familienheim- 
arbeit sind  unter  der  älteren  Heimindustrie 

die  Spinnerei  und  Seidenweberei,  die  Spiel- 
warenverfertigung und  teilweise  die  Instru- 

mentenmacherei; unter  der  neueren  Haus- 
industrie vielfach  die  Schuhmacherei  und 

meist  die  Wäschekonfektion.  An  dieser  Form 
der  Heimarbeit  braucht  zunächst  im  Prinzipe 
noch  nichts  sich  zu  ändern,  wenn  zwischen 
Unternehmer  und  Heimaibeiter  eine  Mittels- 

person, der  sog.  Faktor  (Ferger,  Fercher, 
Ausgeber,  facteur,  commis  de  ronde,  fatto- 
rina,  factor,  contractor)  tritt,  dessen  Funk- 

tion zunächst  nur  darin  besteht,  die  Auf- 
träge des  Verlegers,  das  zu  ihrer  Ausfüh- 
rung notwendige  Material  unter  die  einzel- nen Heimarbeiter  zu  verteilen  und  von 

ihnen  die  Produkte  einzusammeln  usw.,  um 
sie  dem  Verleger  abzuliefern.  Derartige 
Mittelspersonen  sind  meist  unvermeidlich, 
sobald  die  Anzahl  der  von  einem  Verleger 
beschäftigten  Heimarbeiter  eine  bestimmte 
Grenze  überschreitet  oder  die  von  einem 
Unternehmer  beschäftigten  Heimarbeiter 
über  ein  größeres  Gebiet  verteilt  sind. 

Es  ist  schon  ein  späteres  Stadium  der 
Entwicklung,  wenn  diese  Mittelsperson  aus 
einem  einfachen  Beauftragten  des  Verlegers 
zu  einem  selbständigen  Kontrahenten  wird, 
der  die  direkten   Beziehungen  zerschneidet 
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und  auf  eigenes  Risiko  Aufträge  von  jenem 
übernimmt  und  an  diese  erteilt.  Dieses 

Zwischen-  oder  Stückmeistersystem  bildet 
häufig  den  Uebergaug  zu  der  zweiten  Form 
hausindustrieller  Organisation:  der 

2.  Werkstattarbeit.  Die  Arbeit  ist 

aus  der  Privatwohnung  in  eine  Werkstatt  ver- 
legt. Das  Wesen  dieser  Organisationsform 

besteht  darin,  daß  die  Schar  der  im  Dienste 
des  Verlegers  arbeitenden  Hausindustriellen 
sozial  differenziert  ist :  der  die  Aufträge 

empfangende  Arbeiter  —  der  Hausindustrielle 
im  engeren  Sinne  —  führt  diese  nicht  mehr 
allein  oder  nur  mit  Hilfe  seiner  Familien- 

angehörigen aus,  sondern  dingt  fremde 
Personen,  die  ihm  gegen  Lohn  ihre  Arbeits- 

kraft zur  Verfügung  stellen.  Wie  er  also 
selbst  Lohn  arbeite)  seinem  Verleger  gegen- 

über ist,  wird  er  Unternehmer  oder  wenig- 
stens Arbeitgeber  seinen  Hilfskräften  gegen- 
über. Dadurch  erhält  er  eine  Doppelstcllung 

und  vielfach  zwiespaltige  Interessenrichtung. 
Betriebstechnisch  ist  diese  Organisations- 
form  derai t  iu  charakterisiert,  daß  sie  die 
Schranken  der  Einzel-  oder  Familienhaftig- 
keit  prinzipiell  Qbei schritten  bat.  Im  übrigen 
lassen  sich  in  der  Werkstattarbeil  deutlich 
zwei  verschiedene  Typen  unterscheiden; 
wir  wollen  sie  nicht  ganz  korrekt  der  Ein- 

fachheit halber  die  ältere  und  die  neuere 
nennen.  Die  ältere  Werkstatt  arbeit 
ist  gar  nichts  anderes  als  eine  unmittelbare 
Fortsetzung  der  alten  handwerksmäßigen 
Organisation  mit  ihren  Gehilfen-  oder  er- 

weiterten Gehilfenbetrieben:  der  Meister  ist 

nur  „verlegt"  worden. 
Typen  dieser  hausindustriellen  Werk- 

stattorganisation sind  verschiedene  weiland 
handwerksmäßig  betriebene  Zweige  der 
Weberei:  ehemals  die  Wollweberei,  heule 
noch  in  einigen  Resten  die  Seidenweberei 
um  Lvon  und  Krefeld,  auch  die  ältere 
Kustarhütte  gehört  hierher;  ferner  die  Klein- 

eisenindustrie Rheinland-Westfalens,  der 
Birminghamschen  Distrikte  u.  a. ,  endlich 
verschiedene  neuerdings  erst  in  weiterem 
Umfange  zersetzte  Handwerke,  namentlich 
die  Tapeziererei,  die  Tischlerei,  zum  Teil 
auch  die  bessere  Maßschneiderei.  Als  ein 

besonders  berühmtes  Beispiel  dieser  übiigens 
bald  der  Vergangenheit  angehörigen  Werk- 
stattorganisation  älteren  Stils  mag  die  früher 
allgemeine  Organisation  der  Lyoneser 
Seidenindustrie  noch  kurz  besonders  be- 

schrieben werden.  Ihr  Wesen  ist  folgen- 
des: Ein  Verleger  (fabriquant,  entrepreneur, 

n^gociant)  leitet  die  Produktion.  Seine 
Obliegenheiten  bestehen  darin, 

a^  die  Seide  zu  kaufen, 
bi  die  Fabrikation  zu  überwachen, 
c)  die  Stoffe  zu  verkaufen. 
Er  unterhält  nur  ein  Kontor  mit  kauf- 

männischem   Personal,    ein    Probenzimmer 

usw.,  seine  Funktionen  sind  im  wesentlichen 
kaufmännische.  Er  gibt  seine  Aufträge 
einem  hausindustriellen  Meister  (maitre 

chef  d'atelier),  der  seinerseits  in  seiner 
Werkstatt  mehrere  Webstühle  aufstellt  und 
an  diesen  ouvriers,  sog.  Kompagnons  arbeiten 
läßt.  Das  Charakteristische  dieses  Typus 
liegt  in  der  Doppelstellung  dieses  maitre, 
welcher  einerseits  Hausindustrieller,  anderer- 

seits Arbeitgeber.  Meister  ist.  Sozial  ist  die 
Stellung  des  maitre  in  der  Lyoner  Seiden- 

industrie eine  Zwischenstellung  zwischen 
patron  und  ouvrier.  Entsprechend  seiner 
Zwischenstellung  ist  auch  sein  Einkommen 
ein  doppeltes.     Es  besteht 

1.  in  seinem  Arbeitslohn, 
2.  in  der  Miete,  welche  der  Kompagnon 

für  den  ihm  abgetretenen  Webstuhl 
bezahlt. 

Der  Kompagnon  steht  zu  dem  maitre  ent- 
weder in  dem  Verhältnis  des  Albeiters  zum 

Unternehmer  oder  aber  nur  des  Mieters 
zum  Vermieter.  Sein  Verdienst  besteht 

lediglich  in  seinem  Arbeitslohn.  Der  Kom- 
pagnon ist  kein  Heimarbeiter  im  engeren 

Sinne,  denn  er  arbeitet  nicht  bei  sich  im 
Hause. 

Gänzlich  anderen  Wesens  ist  diejenige 
hausindustrielle  Werkstattarbeit,  die 
ich  als  neuere  bezeichne.  Sie  ist  eine  Neu- 
schöpfung  rein  kapitalistischen  Geistes.  Ihre 
Entstehung  knüpft  meist  an  die  Existenz 
eines  Mittlers  zwischen  Verleger  und  Heim- 

arbeiter, eines  sog.  Zwischenmeisters,  an. 
Sie  tritt  in  die  Erscheinung,  wenn  dieser 

die  früher  nur  mit  Aufträgen  in  ihrer  Woh- 
nung versehenen  Arbeiter  in  einer  von  ihm 

eigens  dazu  hergerichteten  Werkstatt  ver- 

einigt und  nun  als  „Zwischenunternehmer" die  Aufträge  des  Verlegers  mit  eigenen 
Gewinn-  und  Verlustchancen  ausführt.  Die 
Organisation  dieser  Werkstattarbeit  ist  also 
erst  zu  vollbringen.  Sie  erfolgt  unter  einem 
ganz  bestimmten  Zweckgedanken:  sie  ist 
also  in  ihrem  Wesen  rationalistisch.  Die 

Betriebsgestaltung  läßt  das  erkennen.  An 
Stelle  des  erweiterten  Gehilfenbetriebes,  wie 
ihn  die  ältere  Werkstattarbeit  allein  kannte, 
tritt  hier  der  gesellschaftliche  Betrieb  im 

kleinen.1)  Haben  wir  in  der  Werkstatt- 
arbeit alten  Stils  Reste  einer  vergangenen 

Gewerbeverfassung  zu  erblicken,  so  sehen 
wir  in  dieser  modernen  Werkstattorgani- 

sation Ansätze  zu  höheren  Formen  des 
Gewerbebetriebes. 

Ihre  klassische  Ausbildung  hat  die  mo- 
derne Werkstattorganisation  in  der  Kon- 

fektionsindustrie gefunden.  Zuerst  in 

England,   das   naturgemäß   auf   die   älteste 

l)  Wegen  der  Terminologie  s.  meinen  „Mo- 

dernen Kapitalismus." 
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Entwicklung  auch  auf  diesem  Gebiete  des 
Wirtschaftslebens  zurückblickt.  Wie  in  Eng- 

land hat  sich  dann  in  allen  Kulturstaaten 
eine  vollständig  konforme  Organisation 
herausgebildet.  Wenn  ich  im  folgenden 
eine  eingehendere  Beschreibung  des  sog. 

„Sweating  Systems"  gebe,  so  wird  da- mit also  das  moderne  Werkstattsystem, 
wenigstens  in  der  Konfektionsbranche  über- 

haupt charakterisiert.  Es  entsprach  unserer 
Kenntnis  von  den  Dingen,  wenn  ich  i.  J. 
1891  sehrieb:  „Das  Sweating  system  be- 

schränkt sich  nicht  auf  England  allein,  über- 
all in  den  großen  Städten  Westeuropas  finden 

sich  einige  Formen  dieser  Hausindustrie, 
und  es  scheint,  als  ob  der  Typus  des  Swea- 

ting Systems  bestimmt  sei,  die  bis  zur 
Gegenwart  handwerksmäßig  betriebenen  Be- 

kleidungsindustrien zum  fabriK-  oder  manu- 
fakturmäßigen System  überzuführen."  Heute 

wissen  wir,  wie  gesagt,  daß  die  Organi- 
sationsformen der  Konfektionsindustrie  tat- 

sächlich überall  gleichförmig  sind.  Uebiigens 
mag  zur  Erläuterung  voraufgeschickt  wer- 

den, daß  die  Bezeichnung  „Sweating  Sy- 
stem", also,, Schwitzsystem",  eine  unkorrekte 

ist.  Die  „Ausbeutung"  der  Arbeitskraft  ist 
keineswegs  nur  in  dieser  Form  „System", 
sondern  vermag  proteushaft  ihre  Gestalt  zu 
wechseln.  Kichtiger  wäre  es  vom  haus- 

industriellen Werkstättensystem  zu  sprechen. 
Aber  der  sozialpolitische  Dilettantismus  will 
auch  zu  seinem  Kechte  kommen,  und  ihm 
zuliebe  bleibt  die  Bezeichnung  „Sweating 

System"  einstweilen  noch  im  Kurs.  Die 
beim  sog.  „Sweating  system"  in  Frage 
kommenden  Personen  sind  folgende:  a)  der 

Exporteur  (Großhändler,  Unternehmer,  Kapi- 
talist), welcher  als  der  oberste  Leiter  der 

Produktion  angesehen  werden  darf.  Er  be- 
findet sich  im  Besitze  der  für  die  Beherr- 

schung des  Warenmarktes  notwendigen 
Kenntnisse,  kraft  deren  er  den  Organen  der 
Produktion  die  Wege  weist.  Unmittelbar 
von  ihm  empfängt  die  Weisung  und  Auf- 

träge b)  der  sog.  Kontraktor,  eine  Art  Fak- 
tor, welcher  entweder  an  einen  anderen 

Mittelsmann  oder  aber  an  die  Arbeiterschaft 
selbst  die  Aufträge  weiter  gibt  und  von 
dieser  die  fertigen  Produkte  einholt.  Die 
Ausführung  der  Aufträge  nimmt  dann  c)  der 
sog.  Sweater  in  die  Hand.  „Sweater  ist 
derjenige,  der  unmittelbar  Männer,  Weiber 
una  Kinder  in  Lohn  hat,  um  die  Arbeit  aus- 

zuführen und  der  hofft,  aus  deren  Schweiße 

(by  sweating)  Gewinn  herauszuschlagen". 
Die  eigentliche  Arbeiterschaft  d)  bilden  die 
von  dem  Sweater  meist  in  seiner  Wohnung  be- 

schäftigten Männer,  Frauen  und  Kinder.  Die 
Gewerbe,  in  denen  das  Sweating  system 
hauptsächlich  zu  Hause  ist,  sind  vornehm- 

lich die  Bekleidungsgewerbe  Schneiderei, 
Schuhmacherei  usw. 

II.  Die  Hausindustrie  in  den  einzelnen 
Ländern. 

Die  Darstellung  der  Hausindustrie  in 
den  einzelnen  Ländern  steht  gegenwärtig 
unter  einem  ungünstigen  Stern.  Es  ist  un- 

möglich, den  derzeitigen  zahlenmäßigen  Um- 
fang der  Hausindustrie  darzulegen  und 

damit  auch  Tendenzen  in  der  Entwicklung 
der  einzelnen  Hausindustriezweige  aufzu- 

zeigen. Die  letzten  Berufs-  und  Betriebs- 
zählungen, die  über  den  Umfang  der  haus- 

industriellen Tätigkeit  Aufschluß  geben 
können,  stammen  aus  der  Zeit  vor  dem  Krieg; 
neuere  Ergebnisse  liegen  nicht  vor.  Wenn 
man  auch  annehmen  darf,  daß  eine  Anzahl 
der  sog.  älteren  Hausindustriezweige,  ins- 

besondere Zweige  der  Textilindustrie,  nach 
dem  Krieg  an  Umfang  weiter  abgenommen 
haben,  so  schwebt  über  der  Entwicklung 
der  modernen  Hausindustrien  vorerst  ein 
Dunkel,  das  nur  durch  die  Ergebnisse  einer 
umfassenden  Zählung  erhellt  werden  kann. 
Da  allgemeine  Berufs-  und  Betriebszählungen 
in  den  meisten  Ländern  erst  in  Vorbereitung 
sind,  da  die  Verarbeitung  eines  derartig 
umfangreichen  Materials  längere  Zeit  dauert, 
so  werden  erst  nach  Jahren  neuere  brauch- 

bare Ergebnisse  zu  erwarten  sein.  Es  sind 
daher  in  der  nachfolgenden  Darstellung  die 
letzten  Friedenszahlen  herangezogen  worden. 

Gegenüber  der  dritten  Auflage  wurde 
diesmal  versucht,  mit  einigen  Worten  die 
wesentlichen  Züge  der  Hausindustriegesetz- 

gebung eines  jeden  der  einbezogenen  Länder 
hervorzuheben;  insbesondere  galt  es,  die 
Regelung  des  Lohnproblems  kurz  zu  kenn- 
zeichnen. 

1.  Deutschland.  Deutschland  ist  das 

erste  Land  gewesen,  welches  die  Haus- 
industrie in  großem  Maßstabe  statistisch  zu 

erfassen  unternommen  hat.  Die  Berufs- 
und Gewerbezählung  vom  5.  Juni  1882  hat  das 

hervorragende  Verdienst,  die  Hausindustrie 
zwar  nicht  erstmalig,  aber  doch  erstmalig 
in  systematisch  erschöpfender  Weise  ge- 

sondert von  Handwerk  und  Fabrikbetrieben 
in  den  Bereich  ihrer  Ermittlungen  gezogen 
zu  haben  und  zwar  auf  doppeltem  Weg. 
Einmal  wurde  in  der  Berufszählung  bei  der 
Frage  nach  dem  von  der  befragten  Person 
ausgeübten  Beruf  eine  besondere  Beschäf- 

tigungskategorie in  dem  Antwortschema 
vorgesehen:  „Geschäftliches,  Arbeits-  oder 
Dienstverhältnis,  insbesondere  auch,  ob  in 
der  eigenen  Wohnung  für  ein  fremdes  Ge- 

schäft (zu  Haus  für  fremde  Rechnung) 
arbeitend".  Sodann  verlangte  die  mit  der 
Betriebszählung  verbundene  Gewerbezählung 
von  dem  Ausfüller  des  Gewerbepapiers 
Auskunft,  ob  er  für  ein  fremdes  Geschäft, 
einen  Verleger  usw.  arbeite,  ferner  von  dem 
Unternehmer  eine  Angabe  darüber,  ob  und 
wie  viele  Hausindustrielle  er  beschäftige.  Da- 
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durch  nun,  daß  die  Berufs-  und  Gewerbe- 
zählungen von  1895  und  1907  im  wesent- 

lichen die  gleiche  Fragestellung  wie  die  von 
1882  beibehielten,  gewährt  der  Vergleich 
der  Ziffern  von  1882,  1895  und  1907  wenig- 

stens in  großen  Zügen  ein  zuverlässiges 
Bild  von  dem  Entwicklungsgang,  den  die 
Hausindustrie  in  diesem  Zeitraum  genommen 
hat,  ein  Bild,  wie  es  kein  anderes  Land  als 
Deutschland  in  gleicher  Klarheit  zu  bieten 
vermag. 

Fassen  wir  die  Gesamtzahl  der  hausindu- 
striellen Betriebe  oder  der  hausindustriell 

beschäftigten  Personen  ins  Auge,  so  ergibt 
sich  übereinstimmend  nach  allen  drei  Zähl- 

methoden eine  Abnahme  während  des  Zeit- 
raums von  1882—1895  und  von  1895—1907. 

Es  wurden  nämlich  gezählt  hausindustrielle 
Betriebe  nach  der  Gewerbezählung  und  nach 
den  Angaben  der  Hausgewerbetreibenden 

1882   .   .   .  386416 
1895   .    .    .   342557 
1907   .    .    .  315620 

!  Die  Zahl  der  hausindustriell  erwerbstätigen 
Personen  betrug: 

1882 

1895 

1907 

nach  den 

Angaben    der 

Berufs- 

zählung 

Nicht ermittelt; 

darunter 
Selbständige 

339  644 

342  622 

darunter 
Selbständige 287  389 

Nicht 
ermittelt; 

darunter 
Selbständige 

247  655 

nach  den  An- 

gaben d.  Haus- 

gewerbetrei- benden b.d.Ge- 
werbezählunjr 

476  080 

457  984 

405  262 

nach  den  An- 

gaben d.  Un- ternehmer bei 

der  Gewerbe- zählung 

544  9So 

490  71 1») 

482  430  2) 

Es  ist  bekannt,  daß  die  richtige  Er- 
fassung der  Hausindustrie  für  die  Statistik 

ein  unlösbares  Problem  bedeutet.    Die  mit- 

Gewerbegruppe 1882 1895 1907 

IV.  Industrie  der  Steine  und  Erden   

V.  Metallverarbeitung   
VI.  Industrie     der     Maschinen.    Instrumente    und 

Apparate   
VII.  Chemische  Industrie   
IX.  Textilindustrie   
X.  Papierindustrie   

XI.  Lederindustrie  und  Industrie  lederartiger  Stoffe 
XII.  Industrie  der  Holz-  und  Schnitzstoffe  .... 
XIII.  Industrie  der  Nahrungs-  und  Genußmittel   .   . 
XIV.  Bekleidungsgewerbe   
XV.  Reinigungsgewerbe        

XVII.  Polygraphische  Gewerbe   
XVIII.  Künstlerische  Gewerbe   

3170 

4236 
7  816 

16930 

20  105 

1924S 

4489 

9093 

8405 

171 

299 

284 

285  102 
195  780 138  281 3  473 

5843 

75" 

1820 

5106 

5  335 
19  in 

37  14° 
31  481 

8346 
I59i8 19590 

129  138 
154384 

163  875 

2723 

4976 

1  514 

739 

2136 

545 

785 

1835 

997 

geteilten  Zahlen  sind  aller  Wahrscheinlich- 
keit nach  zu  niedrig.  Immerhin  lassen  sich 

aus  ihnen  folgende  Schlüsse  ziehen:  1.  daß 
etwa  y2  Million  Menschen  in  Deutschland 
der  Hausindustrie  augehörten,  eine  Schät- 

zung, die  auch  noch  für  die  Zeit  unmittelbar 
vor  dem  Krieg;  gilt;  2.  daß  sich  diese  Ziffer 
in  dem  Zeitraum  von  1882  bis  1907  ver- 

mindert hat. 
Im  folgenden  soll  diese  Verminderung 

im  einzelnen  dargelegt  werden.  Es  ist 
vor  allem  zu  untersuchen,  ob  sie  sich  etwa 
auf  alle  Gewerbezweige  gleichmäßig  erstreckt 
oder  nur  einzelne  betrifft,  während  andere 
vielleicht  sogar  eine  Vermehrung  aufweisen. 
In  der  Tat  ist  dies  der  Fall. 

Schon  wenn  wir  die  großen  Gewerbe- 
gruppen gesondert  betrachten,  ergibt  sich 

eine  ganz  verschiedene  Entwicklung  in  den 

einzelnen  Gruppen.  Es  wurden  nämlich  in 
den  hausindustriellen  Hauptbetrieben  be- 

schäftigte Personen  gezählt:  (s.  obige  Tab.) 

*)  Diese  Zahl  bezieht  sich  auf  den  Durch- 
schnitt des  Jahres  oder  auf  die  Betriebszeit. 

2)  Diese  Zahl  bezieht  sich  auf  den  Stichtag 
der  Zählung  (12./VI.  1907).  Die  zweite  Angabe, 
die  1907  ermittelt  wurde  (606361),  gibt  die 

„Höchstzahl"  wieder.  Stellt  man  die  „Durch- 
schnittszahl" für  1895  der  „Höchstzahl"  für 

1907  gegenüber,  so  ergibt  sich  eine  Zunahme 

um  115650  Hausgewerbetreibende.  Die  Zu- 
nahme entfällt  vor  allem  auf  das  Bekleidungs- 

gewerbe sowie  auf  die  Industrie  der  Nahrungs- 
und Genußmittel;  für  die  Textilindustrie  ergibt 

sich  auch  aus  diesen  Zahlen  ein  erheblicher 

Rückgang.  Zweifellos  ist,  daß  die  Höchstzahlen 
des  Jahres  1907  mehr  der  Wirklichkeit  entsprechen 
als  die  schlecht  ermittelten  Durchschnittszahlen 
von  1895. 



186 Hausindustrie 

Unter  Berechnung  des  Verhältnisses  der 
in  hausindustriellen  Betrieben  beschäftigten 
Personen  zu  den  in  den  betreffenden  Ge- 

werbegruppen  überhaupt   tätigen   Personen 

und  unter  Berücksichtigung  der  Wichtigkeit, 
den  die  hausindustrielle  Betriebsform  für 
die  einzelnen  Gewerbegruppen  hat,  ergibt 
sich  folgendes  Bild.  Es  waren  hausindustriell 

in  Gewerbegruppe 

unter 

je  100 

Betrieben Personen 

1882 1895 
1907 

1882 
1895 

57,9 

65,3 

70,1 

3i,3 

19,7 

i3,i 

14,5 

18,0 
11,6 12,6 

10,5 
14,4 

20,5 

3,5 

3,8 

5,6 

6,2 

6,9 

3,7 

3,i 

5,4 

8,9 

9,8 

4,i 

6,2 

4,5 
8,1 

5,3 

5,i 
9,2 4,2 

4,3 

7,7 

o,9 

0,8 

3,6 

4,3 

2,2 1.1 

i,7 

2,7 

5,6 

5,o 

i,3 

1,6 

2,3 

5,4 

6,0 

i,5 

3,2 

2,2 

3,2 

4,4 1,1 

1,6 

1,9 

3,i 

o,9 

1,8 

3,o 

i,4 

2,8 2,0 

0,2 

o,3 

1907 

Textilindustrie   
Bekleidungsgewerbe   
Papierindustrie   
Metallverarbeitung           
Industrie  der  Holz-  und  Schnitzstoffe .    . 
Künstlerische  Gewerbe   
Industrie  der  Steine  und  Erden   .... 
Polygraphische  Gewerbe   
Industrie  der  Maschinen,  Instrumente  . 

und  Apparate   
Lederindustrie  und  Industrie  lederartiger 

Stoffe   

Industrie  der  Nahrungs-  und  Genuß- 
mittel   

Reinigungsgewerbe   
Chemische  Industrie   

12,7 

12,6 

3,3 

2.1 

4,i 

3,3 

1,0 

o,3 

0,8 

2,6 

1,6 0,6 

0,2 

Bei  dieser  und  den  folgenden  Tabellen 
ist  zu  berücksichtigen,  daß  die  Betriebe  der 
Hausindustriellen  von  der  Gewerbestatistik 
als  selbständige  Betriebe  und  zwar  auch 
selbständig  im  wirtschaftlichen  Sinne  ge- 

zählt werden.  Nach  den  beiden  Uebersichten 
bewahren  Textilindustrie  und  Bekleidungs- 

gewerbe, was  die  Zahl  der  hausindustriellen 
Personen  angeht,  ihr  Uebergewicht  gegen- 

über den  anderen  Gewerbegruppen,  ihre 
Entwicklung  aber  verläuft  in  entgegen- 

gesetzter Kichtung. 
Jedoch  ist  auch  diese  Spezialisierung  der 

Gewerbe  nach  Gruppen  noch  nicht  genügend, 
um  ein  wirklich  deutliches  Bild  sowohl 
von  der  heute  noch  vorhandenen  Bedeutung 
der  Hausindustrie  für  die  einzelnen  Gewerbe 
als  auch  vor  allem  von  dem  Entwicklungs- 

gange dieser  Betriebsform  in  den  ver- 
schiedenen Sphären  des  gewerblichen  Lebens 

sich  zu  machen.  Dazu  wird  es  nötig,  die 
Spezialisierung  mindestens  bis  zu  den  ein- 

zelnen Gewerbearten  zu  treiben. 
Bei  dem  folgenden  Ueberblick  über  die 

Entwicklung  der  Hausindustrie  von  1882 
bis  1907  empfiehlt  sich  die  Entwicklung  von 
1882  auf  1895  von  der  Entwicklung  von 
1895  auf  1907  gesondert  zu  halten.  Im 
Lauf  der  drei  Zählungen  hat  sich  die  Be- 

zeichnung und  auch  der  Umfang  der  ein- 
zelnen Gewerbearten  vielfach  geändert,  so 

daß  ein  durchgehender  Vergleich  nur  schwer 
möglich  wäre.  Beim  Vergleich  der  Ergeb- 

nisse von  1907  mit  denen  des  Jahres  1895 

sind  außerdem  den   Gewerbearten 
die  ent- sprechenden    Nummern   des  systematischen 

Gewerbeverzeichnisses  beigefügt. 

Gewerbearten  mit  Verminderungstendenz  im 
Zeitraum  1882-1895 

Seit  1882  haben 

abgenommen 
Betriebe 

Personen- 
um zahl  um 

Zeugschmiede,       Scheren- 
schleifer, Feilenhauer    . 

2  006 4044 

Seiden-  u.  Shoddyspinnerei 

2037 

2922 Baumwollspinnerei    .    .    . 4067 

3645 

Seidenweberei   20  000 

34  38i 

10660 
14667 

Baumwollenweberei  .    .    . 

18859 

19089 

Weberei    von  gemischten 
Waren   

5  811 

4895 
Strickerei  und  Wirkerei  . 

7  026 

12  768 

Häkelei  und  Stickerei  .    . 

1  251 

549 Posamentenfabrikation.   . 

73 

2098 

Strohhutfabrikation     und 
Flechterei  von  Stroh    . 

4185 

2836 

Näherinnen    (auch  in  der 
Puppenausstattung)  .    . 

Handschuhmacherei,  Kra- 

12 391 
11  502 

wattenfabrikation  .    .    . 

4087 

3  653 
92  453 

H7049 

Aus  diesen  Ziffernreihen  ergibt sich,  daß 
auf  der  Verlustseite  fast  ausschlie 

ßlich  die- jenigen  Hausindustiien  vertreten sind,  die als    ältere     bezeichnet 
wurden, 

auf    der 
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Gewerbearten  mit  Vermehrungstendenz  im 
Zeitraum  1882-1895 

Gewerbearten 

Seit  1882  haben 

zugenommen 

Gewerbearten 

Seit  1882  haben 

zugenommen 

Betriebe 

um Personen- 
zahl um 

Betriebe 

um 
Personen- zahl um 

Verfertigung  grober  Holz- 

Tischlerei  u.  Parkettfabr. 

Dreh-  und   Schnitzwaren 
Tabakfabrikation  .... 
Schneiderei   
Konfektion   
Putzmacherei   
Schuhmacherei   

53o 

3  934 

3903 

1805 

3400 

17268 

382 

376 

7099 

1353 

Grobschmiede   
Schlosser   
Stellmacher   
Musikinstrumente  .... 
Wollenweberei   
Gummi-  u.  Haarflechterei 
Spitzenverfertigung     und 

Weißzeugstickerei  .    .    . 
Sattlerei,     einschl.  Spiel- 

waren aus  Leder   .    .   . 

1394 

i  126 

986 

1383 645 

1  712 2  091 

1  041 

2638 2903 

1  5i9 
1955 

4072 

889 

5  560 

1673 

634 

9  338 

6  007 

3  526 

6949 

30  106 

885 

96 

7  765 
2388 

50  228 

88883 

Gewerbealten 
Haus- 

industrielle 
Betriebe Haus- 

gewerbe- 

treibende 
Personen 

Abnahme  gegen  1895 

haus- 

industrielle 
Betriebe 

Personen 

V  a  1.  Verfertigung  von  Gold-,  Silber-  und 
Bijouteriewaren   

V  c  6.  Grob(Huf-)schmiede   
V  c  7.  Schlosserei,  Verfertigung  von  feuer- 

festen Geldschränken   
V  c  10.  Feilenhauer   

VI  c  1.  Stellmacher,    Wagner,     Wagenbau- 
anstalten   

VI  f.  Verf.  von  Zeitmeßinstrumenten  (Uhr- 
macher)  

IX  b  2.  Seiden-   und  Seidenshoddyspinnerei 
IX  b  7.  Baumwollspinnerei   
IX  c  1.  Seidenweberei   

IX  c  2  u.  3.  Wollweberei  u.  Teppichfabrikation  . 
IX  c  4.  Leinenweberei   
IX  c  6.  Baumwollweberei   
IX  c  7.  Weberei  von  gemischten  und  anderen 

Waren   
IX  d  1  u.  2.  Gummiflechterei   und   -weberei,  so- 

wie Haarflechterei  u.  -weberei  .    . 
IX  e.  Strickerei  und  Wirkerei  (Strumpf- 

warenfabrikation)     
IX  h.  Posamentenfabrikation   
X  b  1.  Buchbinderei   

XI  e  4.  Verfertigung      von      Tapeziererar- beiten     
XII  c.  Böttcherei,  auch  mit  Küferei  ver- 

bunden   
XII  f.  Sonstige    Flechterei,    Weberei    und 

Färberei  von  Holz,  Stroh,  Bast, 
Binsen  usw   

XIV  a  1.  Näherei   
XIV  a  4.  Putzmacherei   
XIV  a  8.  Kürschnerei    und    Pelzwarenzurich- 

tung   
XIV  a  11.  Verfertigung  von  Korsetts    .... 

XIV  b.  Schuhmacherei  (auch  Zeug-  und  Filz- 
schuhe)   

XV  b  2  u.  c  1.  Wasch-  und  Plättanstalten  und  Rei- 
nigerei (ehem.  Waschanstalten)  . 

XVIII  b.  Graveure,  Steinschneider,  Ziseleure, 
Modelleure   

480 

130 

1  022 

542 

249 

446 

244 

376 

8411 
9648 13  156 15824 

5  582 

36i 

20969 

9616 

1277 144 

301 

772 

25  332 
802 

758 

752 

16896 

1  190 

355 

857 

186 

1  542 

272 

616 

407 

371 

13264 

13724 

14  216 

21358 

8325 

398 

22  069 

8253 

1  411 

240 
407 

990 

29  261 

897 

i463 

631 
18617 

M3i 

580 

77 

1  270 

126 

522 

768 

432 
998 

1  056 

6938 

10  107 
n  387 

11  729 

7  082 

1  801 

2  992 

4  118 

321 

35i 

428 

-  90 

-  14  086 -  35o 

67 

-  651 

-  4  796 

-  2  461 

-  116 

-  338 -  2465 

-  1  468 
-  821 

-  1  282 

-  45i 

-  M5i -  925 

-  5  392 

-  14  066 

-  12  075 

-  II  850 

-  9  026 
-  940 
-5  693 

-  4  301 
-  925 

-  784 

-  778 

-  57 

-  11  589 

-  326 

-  170 -  595 

-  7  936 

-  3  5" 

-  461 
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Gewerbearten 

Haus- 

industrielle 
Betriebe 

Haus- 
gewerbe- 

treibende 
Personen 

Zunahme  gegen  1895 

haus- 

industrielle 
Betriebe 

Personen 

IV  a  9.  Edel-  und  Halbedelsteinschleiferei 
und  -Schneiderei   

IV  e  6.  Porzellaniabrikation  u.  -Veredelung  . 
IV  f  1.  Glashütten,  Glasveredelung,  Spiegel- 

fabrik     
V  b  1  u.  12.  Verf.  von  Schmucksachen  aus  un- 

edlen Metallen  und  sonstige  unedle 
Metalle  ohne  Eisen   

V  c  5.  Verf.   von   Stiften,   Nägeln,   Draht- 
seilen  usw   

V  c  9.  Zeug-,   Sensen-,  Waffenschmiede  u. 
-Schleifer   

VI  g  2.  Geigenbau   
VI  g  3  u.  6.  Fabrikation  von  automatischen  Mu- 

sik- und  Sprechapparaten,  Verf. 
von  sonstigen  musikalischen  In- 

strumenten    

VI  g  4.  Zieh-  und  Mundharmonikafabri- 
kation     

IX  f  1.  Häkelei  und  Strickerei  (auch  Filet- 
arbeitenverf.)   

IX  f  2.  Spitzenverfertigung,      Weißzeug- 
stickerei, Spachtelgardinenfabri- 

kation   

IX  g  4.  Baum wollbleicherei,     -färberei, 
-druckerei  und  -appretur  .... 

IX  g  6.  Wäscherei,  Bleicherei  u.  Appretur 
für  Spitzen-  und  Weißzeug- 

stickerei     
X  a  8.  Verfertigung    von    Spielwaren    aus 

Papiermache'   X  b  2.  Kartonnagenfabrikation   
XI  e  1  u.  2.  Riemer  und  Sattler,  Militäreffekten- 

fabrikation   
XI  e  3.  Verfertigung    von    Spielwaren    aus 

Leder   

XII  b  2.  Verfertigung  von  groben  Holz- 
waren      

XII  d.  Korbmacher  und  Korbflechter    .    . 
XII  e.  Strohhutfabrikation   

XII  h  2.  Bürstenmacher,  Verf.  von  Pinseln, 
Federposen     

XIII  f.  Tabakfabrikation   
XIV  a  2  u.  3.  Schneiderei,   Kleider-  und  Wäsche- 

konfektion     
XIV  a  5.  Fertigstellung,  Bekleidung  und 

Ausstattung  von  Puppen  .... 
XIV  a  6.  Verfertigung  von  künstl.  Blumen  u. 

Federschmuck   
XIV  a  7.  Filzhut-  und  Mützenmacherei  .    .    . 
XIV  a  9.  Handschuhmacher   

XIV  a  10.  Verfertigung  von  Krawatten  und 
Hosenträgern   l 

491 

883 

1631 1147 

1  510 

4  646 

912 

1  114 

i55i 

7  135 

13065 
1  227 

4*45 

1666 

1044 

2323 

621 

6780 

5136 

1555 

15651 

58814 

6  537 

560 

17427 

2072 

1  162 

1077 

3  749 

1  702 

1822 

9  374 

1351 
2  077 

1  960 

7611 

20375 

1086 
2329 

3981 

J5Ö7 

3  79i 

2248 
10679 

4092 

1603 

19  435 

85610 

2849 

6  757 

1273 

14033 
2484 

480 

23 

+       777 

689 

228 

+    1  672 

+       209 

+  412 
+  229 
+  1  243 

+  36S0 +  869 

+  3  4i8 

718 

4°5 

596 

325 
-  314 

+  1  182 
-f-    2  606 

+  581 +    5  914 

+  15  125 
+       779 

+  .4  723 

—  101 

+  13  536 

+    1  148 
+         22 4-    2014 

563 

344 

+    4  206 
+       4°8 

843 

451 

+  1748 

+  5  997 

+  168 

+  1  776 

-f-  2  067 

+  358 

776 

698 +  79 

+  2285 +    2  993 

+  208 +    3  978 

+  12  691 

+    1452 

+  4816 

4-  20 

+  10  128 

+       912  |   +    1  000 

Gewinnseite  fast  durchgängig  moderne  Haus- 
industrien. Unter  den  rasch  verschwindenden 

Hausindustrien  finden  wir  vor  allem  die 
Textilindustrie,  also  in  erster  Keine  die 
Weberei,  deren  Arbeiterzahl  sich  von  1882 
bis  1895  um  nicht  weniger  als  83032  Personen 
vermindert  hat,  ferner  die  Strickerei  und 
«v irkerei.       Die    auffallende    Verminderung 

der  hausindustriellenP  Näherei,  also  eines 
doch  vorwiegend  modernen  Hausindustrie- 

zweiges, läßt  sich  auf  verschiedene  Weise 
erklären.  Es  ist  möglich,  daß  die  Verminde- 

rung der  Ziffer  nur  eine  scheinbare  ist, 
sofern  etwa  hier  die  verschwundenen  Frauen 
an  einer  anderen  Stelle  der  Statistik  (etwa 
in  der  Schneiderei)  erscheinen.    Es  ist  auch 
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möglich,  daß,  da  die  hausindustrielle  Näherei 
von  1882  auf  1895  offenbar  eine  starke 

Hinneigung  zum  Werkstättenbetrieb  gezeigt 
hat,  1895  die  mittlerweile  zu  Werkstatt  - 
hausindustriellen  umgewandelten  Allein - 
näherinnen  überhaupt  nicht  mehr  als  Haus- 

industrielle von  der  Statistik  erfaßt  worden 
sind. 

Auf  der  Gewinnseite  finden  sich  fast  aus- 
schließlich moderne,  d.  h.  erst  neu  auf- 

kommende oder  unlängst  entstandene  Haus- 

industriezweige. Aelteren  Stils  sind  etwa  nur 
die  Musikinstrumentenmacherei, die  allerdings 
nur  unbedeutende  Veränderungen  in  ihrem 
Bestände  aufweist,  und  die  Wollweberei, 
die  offenbar  vielfach  von  den  ertrinkenden 
hausindustriellen  Leine-  und  Baumwoll- 

webern als  rettender  Strohhalm  ergriffen 
wurde.  Von  besonderem  Interesse  unter  den 
im  engeren  Sinn  modernen  Hausindustrien 
sind  nur  diejenigen  Zweige,  die  in  diesem 
Zeitraum  den  Uebergang  aus  dem  Handwerk 

Staaten  und  Landesteile 
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in  die  kapitalistische  Organisation  vollzogen 
haben.  Vor  allem  kommen  in  Betracht  die 
Bekleidungsgewerbe:  Schuhmacherei  und 
Schneiderei  riebst  Weißzeugstickerei  und 
Kürschnerei,  sowie  die  Tischlerei  nebst 
Sattlerei  und  Tapeziererei,  sowie  die  Dreh- 
und  Schnitzwarenfabrikation  und  Korb- 
macherei.  Diesen  drei  Gruppen  von  Ge- 

werben sind  von  den  88883  Personen,  die 
1895  in  die  Sphäre  der  Hausindustrie  neu 
eingetreten  sind,  64956,  also  drei  Viertel, 
zuzurechnen. 

Es  fragt  sich  nun,  ob  und  in  welchem 
Umfang  diese  aus  einem  Vergleich  der  1882er 
und  1895er  Ziffern  abgeleiteten  Entwicklungs- 

tendenzen sich  in  dem  Zeitraum  von  1895 

auf  1907  fortgesetzt  haben.  Die  Ueber- 
sichten  hierzu  auf  Seite  187/88  geben  die 
Antwort  auf  diese  Frage. 

In  der  Hauptsache  hat  die  Entwicklung 
von  1895  auf  1907  die  gleiche  Richtung 
eingeschlagen  wie  in  dem  Zeitraum  1882 
auf  1895.  Unter  den  Hausindustrien  mit 
Verminderungstendenz  stehen  auch  jetzt 
noch  die  verschiedenen  Zweige  der  Textil- 

industrie obenan.  Dann  aber  stehen  auf 
der  Verminderungsliste  zwei  Gewerbe,  für 
welche  die  Kennzeichnung  als  „alte  Haus- 

industrie" nicht  zutrifft:  Tischlerei  (mit 
Drechslerei)  und  Schuhmacherei,  die  beide 
sehr  beträchtlich  (um  11000  und  8000  Per- 

sonen) abgenommen  haben.  Das  bedeutet 
aber  nichts  anderes,  als  daß  diese  „neuen 

Hausindustrien"  den  Gipfelpunkt  ihrer  Ent- 
wicklung bereits  überschritten  haben  und 

im  Begriff  sind,  in  die  fabrikmäßige  Organi- 
sation überzugehen.  Was  sich  früher  im 

Verlauf  von  mehreren  Jahrhunderten  ab- 
spielte: Vernichtung  eines  Handwerks  durch 

eine  kapitalistische  Hausindustrie  und  Ver- 
wandlung der  Hausindustrie  in  eine  Fabrik- 

industrie,  das  erleben  wir  jetzt  in  einem 
kurzen  Menschenalter. 

Daß  unter  den  Hausindustrien  mit  Ver- 
mehrungstendenz auch  in  dem  Zeitraum 

von  1895  auf  1907  die  „neuen  Hausindustrien" 
vorherrschen,  lehrt  ein  Blick  auf  die  Ziffern- 

reihen. Zu  den  alten,  vorwiegend  ländlichen 
Hausindustrien  gehört  nur  die  Kleineisen- 

industrie, die  immer  ihren  eigenen  Weg 
gegangen  ist. 

Die  örtliche  Verteilung  der  Hausindu- 
strie im  Deutschen  Reich  ist  aus  der 

Uebersicht  Seite  189  zu  erkennen: 
Danach  ist  die  Hausindustrie  vor  allem 

im  Königreich  Sachsen  stark  vertreten;  in 
Betracht  kommt  hier  insbesondere  die  Textil- 

industrie (51443  Hauptbetriebe,  512  Neben- 
betriebe, 23731  männliche  und  45281 

weibliche  Hausindustrielle)  und  das  Beklei- 
dungsgewerbe (26518  Hauptbetriebe,  6684 

Nebenbetriebc;  4863  männliche  und  24665 
weibliche  Hausindustrielle).     In  Berlin,  das 

an  zweiter  Stelle  steht,  entfällt  der  Haupt  - 
anteil  der  Betriebe  und  Personen  auf  das 
Bekleidungsgewerbe  (30891  Hauptbetriebe. 
215  Nebenbetriebe;  13152  männliche  und 
35250  weibliche  Hausindustrielle).  Im  Rhein- 

land steht  die  Textilindustrie  mit  9559 

Haupt-  und  333  Nebenbetrieben,  sowie  mit 
11115  männlichen  und  5497  weiblichen 
Hausindustriellen  an  der  Spitze;  es  folgt 
das  Bekleidungsgewerbe  (8711  Haupt-  und 
260  Nebenbetriebe  mit  4413  männlichen 
und  6808  weiblichen  Hausindustriellen)  und 
die  Metallverarbeitung  (6140^  Haupt-  und 
179  Nebenbetriebe  mit  11429  männlichen 
und  444  weiblichen  Hausindustriellen).  In 
Schlesien  steht  nicht  mehr  wie  früher  die 

Textilindustrie  (9695  Haupt-  und  1236 
Nebenbetriebe  mit  4482  männlichen  und 
9570  weiblichen  Hausindustriellen),  sondern 
das  Bekleidungsgewerbe  mit  11208  Haupt- 
und  505  Nebenbetrieben  sowie  mit  4281 
männlichen  und  10749  weiblichen  Haus- 

industriellen an  der  Spitze. 

Ein  großer  Teil  der  Hausindustrie  ent- fällt bekanntlich  auf  die  Großstädte. 
In  sämtlichen  42  Großstädten  (mit  mehr  als 
100000  Einwohnern)  wurden  gezählt:  78110 
hausindustrielle  Haupt-  und  3928  Neben- 

betriebe mit  40508  männlichen  und  76665 

weiblichen,  insgesamt  117173  hausindustriell 
tätigen  Personen.  Es  entfallen  demnach 
27,9  v.  H.  sämtlicher  hausindustriellen 
Hauptbetriebe,  10,9  v.  H.  sämtlicher  haus- 

industriellen Nebenbetriebe  und  28,9  v.  H. 
sämtlicher  Hausindustriellen  auf  die  Groß- 

städte. Bemerkenswert  ist  jedoch,  daß  die 
männlichen  Hausindustriellen  in  den  Groß- 

städten 23,7  v.  H.,  die  weiblichen  jedoch 
32,7  v.  H.  der  Hausindustriellen  im  Reich 
umfassen.  Die  Hausindustrie  in  den  Groß- 

städten entfällt  übeiwiegend  auf  das  Be- 
kleidungsgewerbe, in  geringerem  Umfang 

auf  die  Textilindustrie. 
Wie  bereits  angedeutet  worden  ist,  ist  es 

zurzeit  ohne  die  Ergebnisse  einer  neuen 
Berufs-  und  Betriebszählung  nicht  möglich, 
die  gegenwärtige  Entwicklung  der  Haus- industrie zu  kennzeichnen.  Während  des 

Krieges  wurden  im  besonderen  die  groß- 
städtischen, aber  auch  zahlreiche  ländliche 

Hausindustrien  in  den  Dienst  der  Kriegs- 
industrie gestellt.  Nach  Kriegsabschluß  wurde 

im  allgemeinen  die  frühere  Tätigkeit  wieder 
aufgenommen.  Es  scheint  also  nicht,  als  ob 
durch  den  Krieg  und  die  Verhältnisse  der 
Nachkriegszeit  tiefgreifende  wesentliche  Um- 

wälzungen in  der  Art  und  im  Aufbau  der 
einzelnen  Hausindustriezweige  erfolgt  wärer. 
Es  ist  sicher,  daß  die  hier  als  „alte  Haus- 

industrien" gekennzeichneten  Zweige  weiter 
eine  Abnahmetendenz  aufweisen;  einen  Ein- 

blick in  die  Abnahme  der  hausinduscriellen 
Textilindustrie  gibt  beispielsweise  das  1921 
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erschienene  Buch  von  Michel  über  „die 
hausindustrielle  Weberei  Deutschlands".  Auf 
der  anderen  Seite  ist  es  allerdings  fraglich, 
ob  die  sog.  modernen  Hausindustrien  eine 
Zunahme  des  Umfangs,  wie  er  von  1895 
auf  1907  zutage  trat,  zu  verzeichnen  haben. 
Zweifellos  sind  zahlreiche  Kriegerwitwen 
und  Kriegerwaisen  sowie  weibliche  Ange- 

hörige der  früheren  Mittelklassen  in  die 
Hausindustrie  gedrängt  worden,  auf  der 
anderen  Seite  sind  aber  auch  zahlreiche 
Frauen  der  Arbeiterklasse,  die  früher  haus- 

industriell tätig  waren,  in  andere  Berufe 
übergegangen. 

Nach  anderer  Richtung  hin  weist  aller- 
dings fast  die  ganze  deutsche  Hausindustrie 

eine  wesentliche  Veränderung  auf:  das 
Lohnproblem  hat  durch  die  Einbeziehung 
zahlreicher  Hausindustriellen  in  die  Organi- 

sationen und  durch  den  von  den  Organi- 
sationen geförderten  Abschluß  von  Tarif- 
verträgen ein  neues  Gesicht  erhalten:  niedrige 

Löhne  sind  nicht  mehr  ein  charakteristisches 
Kennzeichen  der  Hausindustrie. 

Gesetzgebung.  Zunächst  hat  die  Reichs- 
versicherungsordnung vom  19./VII.  1911  für 

die  Hausindustriellen  Fortschritte  gebracht. 
Früher  waren  nur  die  sog.  unselbständigen 
Heimarbeiter  versicherungspflichtig,  jetzt  sind 
alle  Hausgewerbetreibenden  (im  Sinne  des 
Gesetzes:  die  selbständigen  Gewerbetreibenden, 
die  in  eigenen  Betriebsstätten  im  Auftrag  und 
für  Rechnung  anderer  Gewerbetreibenden  ge- 

werbliche Erzeugnisse  herstellen  oder  bearbeiten) 
sowie  ihre  hausgewerblich  Beschäftigten  zur 
Krankenversicherung  verpflichtet.  In  die  eigent- 

liche Arbeiterschutzgesetzgebung  ist  die  deutsche 
Hausindustrie  durch  das  Hausarbeitgesetz  vom 
20./XII.  1911  einbezogen  worden.  Die  Vor- 

schriften dieses  Gesetzes  gelten  für  Werkstätten, 
in  denen  1.  jemand  ausschließlich  zu  seiner 
Familie  gehörige  Personen  gewerblich  beschäftigt, 
2.  eine  oder  mehrere  Personen  gewerbliche 
Arbeit  verrichten,  ohne  von  einem  den  Werk- 

stattbetrieb leitenden  Arbeitgeber  beschäftigt 
zu  sein.  Die  eben  aufgeführten  Personen  gelten 
als  „Hausarbeiter".  Das  Gesetz  hebt  also  den 
bisher  —  ohne  Erfolg  —  durchgeführten  Unter- 

schied zwischen  selbständigen  Hausgewerbe- 
treibenden und  unselbständigen  Heimarbeitern 

auf.  Gegen  den  Handwerker  ist  der  Hausarbeiter 
nicht  vollkommen  abgegrenzt.  Nach  dem  Gesetz 
bleiben  zwar  ausgenommen  Werkstätten,  in 
denen  ausschließlich  für  den  persönlichen  Bedarf 
des  Bestellers  oder  seiner  Angehörigen  gearbeitet 
wird;  stellt  der  Handwerker  jedoch  Markt-  oder 
Hausierware  her,  die  er  nachher  selbst  vertreibt, 
so  gilt  er  gleichfalls  als  Hausarbeiter.  Das  Haus- 

arbeitgesetz berücksichtigt  vor  allem  den  Lohn- 
schutz und  den  Gesundheitsschutz.  Auf  den 

Lohnschutz  beziehen  sich  die  §§3  und  4,  die  im 
übrigen  erst  durch  V.  vom  3./X.  1917  mit  der 
Wirkung  vom  l./I.  1918  ab  in  Kraft  getreten 
sind;  sie  schreiben  die  offene  Auslage  von 
Lohnverzeichnissen  oder  Aushängen  von  Lohn- 

tafeln an  den  Ausgabestellen  der  Arbeit  sowie 
die   Führung    von    Lohnbüchern    oder    Arbeits- 

zetteln vor.  Der  Gesundheitsschutz  kann  ent- 
weder auf  Grund  der  §§  6— 9  durch  Anordnungen 

der  Gewerbeaufsicht  bzw.  der  Polizeibehörde 
für  örtliche  Bezirke  geübt  werden,  oder  es 
können  auf  Grund  des  §  10  Bestimmungen  der 
Reichs-  oder  Landeszentralbehörden  mit  weiterem 
Geltungsbereich  erlassen  werden.  Von  den  Be- 

fugnissen des  §  10  ist  bisher  in  zwei  Fällen 
Gebrauch  gemacht  worden.  Durch  die  auf 
Grund  dieses  Paragraphen  erlassenen  Bestim- 

mungen über  Hausarbeit  in  der  Tabakindustrie 
vom  17./XI.  1913  soll  den  gesundheitlichen 
Mißständen  entgegengewirkt  werden;  außerdem 
ist  eine  besonders  schmutzige  und  gesundheits- 

gefährliche Hausarbeit,  das  Trennen,  Schneiden 
und  Sortieren  von  Lumpen  durch  die  V.  vom 
21./IV.  1920  ganz  verboten  worden.  Einen 
wichtigen  Teil  des  Hausarbeitgesetzes  von  1911 
bilden  die  Paragraphen  über  die  Errichtung  von 
Fachausschüssen,  mit  denen  ein  allgemeiner 
wirtschaftlicher  Schutz  der  Heimarbeiter  erzielt 
werden  soll.  Diese  Fachausschüsse  haben  neben 
anderen  Aufgaben  auch  „den  Abschluß  von 
Lohnabkommen  oder  Tarifverträgen  zu  fördern"; 
sie  haben  aber  nach  dem  Gesetz  nicht  das  Recht, 
selbständig  die  Löhne  rechtsverbindlich  festzu- 

setzen. Ergänzende  Verordnungen  meist  formaler 
Natur  zu  den  Bestimmungen  über  die  Fach- 

ausschüsse sind  am  18./VI.  1914  und  am  27./III. 
1916  erlassen  worden,  aber  erst  nach  der  Revo- 

lution, durch  Verordnungen  vom  13./I.  1919, 
sind  die  ersten  29  Fachausschüsse,  hauptsächlich 
für  verschiedene  Zweige  der  Konfektion,  ins 
Leben  gerufen  worden. 

Zurzeit  befindet  sich  ein  neues  Heimarbeit- 
gesetz in  Vorbereitung,  das  sich  in  seinen  Grund- 
zügen dem  Hausarbeitgesetz  von  1911  anpaßt, 

nur  in  der  Frage  des  Lohnschutzes  und  des 
Gesundheitsschutzes  sind  einige  Aenderungen 
geplant.  Wie  Else  Lüders  im  RArbBl.,  Jahrg. 
1920,  S.  112*  und  113*  ausführt,  war  bei  den 
Beratungen  über  das  Hausarbeitgesetz  vom 
Jahr  1911  die  am  meisten  umstrittene  Frage 
gewesen,  ob  die  Fachausschüsse  Löhne  mit 
rechtsverbindlicher  Kraft  festsetzen  sollen.  Das 
Vorgehen  der  Militärbehörden  während  der 
Kriegszeit,  die  bei  ihren  Aufträgen  von  Näh- 

arbeiten zugleich  Lohnpolitik  betrieben,  hat 
nach  Else  Lüders  die  1911  erhobenen  Bedenken 
verringert.  Es  ist  deshalb  in  dem  neuen  Gesetz 
geplant,  die  bisherigen  Fachausschüsse  zu  Lohn- 

ämtern auszugestalten,  die  das  Recht  haben 
werden,  in  gemeinsamen  Beratungen  von  Arbeit- 

gebern und  Arbeitern  rechtsverbindliche  Lohn- 
tarife aufzustellen.  Diese  Tätigkeit  soll  jedoch 

nur  da  einsetzen,  wo  die  Organisationen  zu  wenig 
entwickelt  sind  und  nicht  zu  Tarifabschlüssen 

gelangen. 
2.  Die  ehemalige  Monarchie  Oester- 

reich.  Zahlenmäßige  Angaben  über  den 
Umfang  der  österreichischen  Hausindustrie 
besitzen  wir  erst  seit  der  gewerblichen 
Betriebszählung  vom  2./VI.  1902.  ?  Die 
nachfolgende  Uebersicht  der  Hausindustrie, 
der  die  Arbeit  von  Walter  Schiff  „Die 
gewerbliche  Betriebszählung  vom  2./VJ. 
1902".  erschienen  in  der  Statistischen  Mo- 

natsschrift 1907  und  1908,  zugrunde  gelegt 
ist,  stellt  den  Umfang  der  Hausindustrie  dar 
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nach  den  Ergebnissen,  welche  die  Beant- 
wortung folgender  Fragen  des  Betriebsbogens 

und  der  Heimarbeiterkarte  zeitigte:  Wird 
in  dem  bei  3  genannten  Betriebe  bloß  un- 

mittelbar für  Konsumenten  (Privatkunden) 
gearbeitet?  .  .  .  oder  auch  für  Händler, 
Agenten,  Fabrikanten,  Gewerbetreibende, 
Faktoren,  Lieferanten  oder  Wiederverkäufer 
irgendwelcher  Art?  .  .  .  oder  ausschließlich 
für  Wiederverkäufer?  (Fragen  des  Betriebs- 

bogens); arbeiten  Sie  für  Händler,  Agenten, 
Fabrikanten,  Gewerbetreibende,  Faktoren, 
Lieferanten  oder  Wiederverkäufer  irgend- 

welcher Art?  .  .  .  oder  auch  für  Konsu- 
menten (Privatkunden)?  (Fragen  der  Heim- 

arbeiterkarte). Die  österreichische  Betriebs- 
zählung ging  also  nicht  derart  vor,  „daß 

ßie  nach  dem   Vorhandensein   der  a  priori 

begrifflich  irgendwie  festgestellten  Heim- 
arbeit fragte,  sondern  die  für  das  Vor- 

handensein oder  Fehlen  des  Verlagssystems 
selbst  charakteristischen  Momente  zu  er- 

fassen trachtete,  und  es  der  Bearbeitung 
überließ,  aus  diesen  Kriterien  a  posteriori 
die  verschiedenen  Formen  des  Klein-  und 

Mittelbetriebes  festzustellen". 
Um  zu  erkennen,  welche  quantitative 

Bedeutung  der  Hausindustrie  der  einzelnen 
Gewerbearten  zukommt,  seien  nachstehend 
alle  Gewerbearten  mit  mehr  als  5000  für 
Wiederverkäufer  arbeitenden  Betrieben  und 

zwar  geordnet  nach  der  Anzahl  dieser  Be- 
triebe wiedergegeben  samt  den  Zahlen  der 

ausschließlich  für*  Wiederverkäufer  arbeiten- 
den Betriebe. 

Gewerbeart 

Arbeit  (auch  oder  nur)  für 
Wiederverkäufer 

Betriebe 
Personen 

darunter  Arbeit  nur  für 
Wiederverkäufer 

Betriebe 
Personen 

Schuhmacher .  .  . 
Baumwollweber 
Leineweber  .  .  . 
Männerkleider  .  . 
Frauenkleider  .  . 
Kunststicker  .  .  . 
Wäschekonfektion . 
Wirkwaren      .   .    . 
Wäscher   
Tischler   
Spitzen   
Handschuhe  .  .  . 
Schmiede  .  .  .  . 
Wollweber  .  .  .  . 
Posamente  .  .  .  . 
grobe  Holzwaren  . 
Glasraffinerie .  .  . 
sonstige  Weber  .  . 
Glasschleifer  .    .    . 

45  179 
41  252 32  507 
24563 

19370 
16592 

15563 

13  618 
12432 11  125 

9655 

8472 
8383 

7  800 7  799 

7041 
5  994 

5871 

5406 

57  427 

66  219 

47  999 

37  921 

28485 

24  608 
21  842 
16  145 

15  010 

25  607 
11  878 

10544 

13  114 12  213 
13  357 

12  062 

10037 

8632 

9  147 

19907 

40  160 

16999 

11  161 

2983 

15  173 

7  000 

12  112 208 

3081 

9386 

8  197 

2058 6876 

7  5o8 

3  45o 
5  331 

2  494 

5057 

25  179 
63  774 

29  079 

17  958 5  573 

21  993 

10  728 
13  589 

631 

8963 

11  532 

9485 

3241 

9  937 

12  518 

7  260 

8  197 

4489 

8  114 

Wie  die  Uebersicht  zeigt,  stehen  die 
älteren  Hausindustrien,  also  vor  allem  die 
einzelnen  Zweige  der  Textilindustrie,  bei 
weitem  an  der  Spitze,  in  starkem  Abstand 
folgen  die  modernen  Hausindustrien,  also 
im  besonderen  die  verschiedenen  Zweige 
der  Bekleidungsindustrie. 

Die  geographische  Verteilung  der  Haus- 
industrie ist,  nachdem  sich  das  alte  Kaiser- 

reich aufgelöst  hat,  von  besonderer  Bedeutung. 
Das  Gros  der  bisher  behandelten  Hausindu- 

strie entfällt  auf  die  heutige  Tschecho- 
slowakische Republik.  Von  den  40160 

Betrieben  der  Baumwollwcber  gehören  mehr 
als  die  Hälfte  zum  Handelskammerbezirk 
Reichenberg.  Die  Baumwollweberei  ist 
ferner  in  den  Handelskammerbezirken  Prag, 
Budweis,  Brunn,  Olmütz  und  Troppau  in 
gewissem   Umfang   vertreten.      Ein   großer 

Teil  der  hausindustriellen  Leineweberei  gehört 
gleichfalls  zum  Handelskammerbezirk 
Reichenberg.  Die  hausindustrielle  Woll- 

weberei entfällt  hauptsächlich  auf  die  Han- 
delskammerbezirke Eger  und  Brunn.  Die 

Spitzenerzeugung  findet  sich  im  wesentlichen 
im  Erzgebirge,  die  Posämentenerzeugung 
im  besonderen  im  Handelskammerbezirk 
Eger,  dann  aber  auch  in  den  Bezirken 
Budweis  und  Olmütz.  Die  hausindustrielle 
Glasschleiferei  und  sonstige  Glasraffinerie 
gehört  wiederum  dem  Handelskammerbezirk 
Reichenberg  (Gablonz)  an.  Die  haus- 

industrielle Handschuhindustrie  entfällt  im 
wesentlichen  auf  die  Handelskammerbezirke 
Prag  und  Eger  (Joachimsthal). 

In  der  Republik  Oesterreich,  vor 
allem  in  Wien,  liegt  der  Mittelpunkt  der 
hausindustriellen   Herstellung   von   Männer- 
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und  Frauenkleidern,  der  Wäschekonfektion, 
der  Schuhmacherei.  Kunststickerei  wird 

hausindustriell  vor  allem  in  Vorarlberg', 
Wirkwarenerzeugung  vor  allem  in  Nieder- 

österreich (Gmünd)  betrieben. 

Gesetzgebung.  Sowohl  die  Tschecho- 
slowakische Republik  wie  die  Republik  Oester- 

reich  haben  in  neuester  Zeit  die  Arbeits-  und 
Lohnverhältnisse  in  der  Heimarbeit  zu  regeln 
versucht. 

Nach  dem  Tschechoslowakischen  Gesetz  gelten 
als  Heimarbeiter  jene  Personen,  die,  ohne  ein 
Gewerbe  im  Sinne  der  Gewerbeordnung  zu  be- 

treiben, außerhalb  der  Betriebsstätte  ihrer 
Arbeitgeber,  in  der  Regel  in  ihren  Wohnstätten 
mit  der  Herstellung  oder  Bearbeitung  von  Waren 
beschäftigt  werden;  als  Zwischenmeister  die 
Gewerbetreibenden  jenerErzeugungszweige,  deren 
Waren  im  Wege  der  Heimarbeit  hergestellt 
werden,  wenn  sie  im  Auftrag  von  Unternehmern 
auf  Lager  mit  der  Herstellung  oder  Bearbeitung 
dieser  Waren  beschäftigt  sind;  als  Mittelspersonen 
(Faktoren),  jene  Personen,  deren  sich  die  Unter- 

nehmer bei  ihrem  Verkehr  mit  den  Heimarbeitern 
oder  Zwischenmeistern  bedienen.  Den  Bestim- 

mungen des  deutschen  Hausarbeitgesetzes  ähn- 
lich haben  Unternehmer  und  Mittelspersonen 

sowie  Zwischenmeister  ihren  Heimarbeitern  die 
Arbeits-  und  Lieferungsbedingungen  offen  aus- 

zulegen; ferner  ist  ebenso  wie  in  Deutschland 
die  Führung  von  Lohnbüchern,  hier  von  Liefe- 

rungsbüchern, vorgesehen.  Die  deutschen  Vor- 
schriften über  die  Fachausschüsse  sind  hier 

jedoch  wesentlich  weiter  ausgebaut  worden. 
Der  Minister  für  soziale  Fürsorge  hat  für  jeden 
Erzeugungszweig  der  Heimarbeit  eine  Zentral- 

kommission zu  errichten.  Für  die  haus- 
industriell betriebene  Textilerzeugung,  Erzeu- 

gung von  Kleidern,  Wäsche  und  Schuhen,  von 
Glas  und  Perlmutterwaren  wurde  die  Zentral- 

kommission unmittelbar  nach  dem  Eintritt 
der  Wirksamkeit  des  Gesetzes  errichtet;  für 
die  übrigen  Erzeugnisse  der  Heimarbeit  sollen 
die  Zentralkommissionen  nach  und  nach  er- 

richtet werden.  Jede  Zentralkommission  besteht 
aus  wenigstens  neun  Mitgliedern  und  neun 
Ersatzmännern,  die  vom  Minister  für  soziale 
Fürsorge  nach  Einholung  von  Vorschlägen  der 
zuständigen  Interessenorganisationen  ernannt 
werden.  Als  Kommissionsmitglieder  und  Ersatz- 

männer sind  zu  berufen  ein  Drittel  aus  den 
Vertretern  der  Unternehmer,  ein  Drittel  aus 
den  Vertretern  der  Heimarbeiter  des  betref- 

fenden Erzeugungszweiges  und  schließlich  ein 
Drittel  aus  Personen,  die  Kenntnisse  und 
Fähigkeiten  zur  Beurteilung  der  Absatz-,  Lohn- 
und  Arbeitsverhältnisse  des  Erzeugungszweiges 
besitzen.  Die  Aufgabe  der  Zentralkommissionen 
ist  neben  gutachtlicher  Tätigkeit  vor  allem: 
„mit  Rechtsverbindlichkeit  für  den  ihnen  zu- 

gewiesenen Erzeugungszweig  Mindestlöhne  für 
die  Heimarbeiter  und  die  Werkstattgehilfen, 
sowie  Mindestpreise  für  die  von  den  Zwischen- 

meistern und  von  den  Heimarbeitern  an  die 
Unternehmer  oder  Mittelspersonen  zu  liefernden 
Waren  festzusetzen". 

Das  Gesetz  der  Republik  Oesterreich  betr. 
die  Heimarbeit  vom  19./XII.  1918  war  offenbar 
das  Vorbild  für  das  Tschechoslowakische  Gesetz. 
Neben  der  offenen  Bekanntgabe  der  Löhne  usw., 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V 

neben  der  Führung  von  Lieferungsbüchern  sind 
auch  hier  Zentralheimarbeitskommissionen  vor- 

gesehen, denen  im  besonderen  die  Festsetzung 
von  Mindestlöhnen  für  Heimarbeiter  und  Werk- 

stättengehilfen und  von  Mindestpreisen  für 
abzuliefernde  Waren  obliegt.  Für  die  Kleider-, 
für  die  Wäsche-  und  für  die  Schuhwarenerzeugung 
sind  bereits  Zentralheimarbeitskommissionen  ein- 

gerichtet worden. 
3.  Schweiz.  Die  Gesamtzahl  aller  Haus- 

industriellen in  der  Schweiz  berechnete  Adolf 
Braun  in  den  80er  Jahren  des  vorigen  Jahr- 

hunderts auf  100000,  d.  h.  etwa  12  v.  H.  der  in 
der  ganzen  Industrie  erwerbstätigen  Bevölkerung 
der  Schweiz.  Schuler  schätzte  1904  (im 
40.  Jahrg.  der  Zeitschrift  für  schweizerische 
Statistik)  die  Zahl  der  Heimarbeiter  auf  133000. 
Genauere  Angaben  lieferte  die  erste  eidgenössische 
Betriebszählung  vom  9./VIII.  1905.  Allerdings 
wurde  hier  die  Hausindustrie  nur  dann  berück- 

sichtigt, „sofern  der  Betriebsinhaber  seine 
Erwerbstätigkeit  im  Dienste  der  Seiden-,  Baum- 
woll-,  Woll-  und  Leinenindustrie,  der  Stickerei, 
der  Strickwarenindustrie,  Konfektionsindustrie, 
Schuhwarenindustrie,  Uhrenindnstrie,  Bijouterie, 
Spieldosenfabrikation,  Schnitzerei,  Strohindu- 

strie, Korb  waren-  und  Tabakindustrie  ausübte"; 
die  übrige  Hausindustrie  blieb  unberücksichtigt. 
Zweifellos  wurde  jedoch  damit  die  Mehrzahl 
der  Hausindustrien  und  Hausindustriellen  erfaßt. 

Bei  der  Betrachtung  der  Ergebnisse  sind 
noch  zwei  Umstände  zu  berücksichtigen.  Die 
Zählung  fiel  in  den  Hochsommer;  es  liegt  nahe, 
daß  bei  diesem  Zeitpunkt  der  Zählung  viele 
Hausindustriebetriebe,  die  meistens  in  den 
Wintermonaten  tätig  sind  und  in  den  Sommer- 

monaten oft  ganz  eingestellt  werden,  gar  nicht 
erfaßt  worden  sind.  Außerdem  waren  aus  Grün- 

den der  genauen  Beantwortung  der  Fragen  im 
Erhebungsformular  (Heimarbeiterkarte)  nur  die 
vom  14.  Altersjahre  an  beschäftigten  Personen 
einzutragen.  Es  haben  dadurch  viele  in  der 
Hausindustrie  tätigen  Kinder  unter  14  Jahren 
in  der  Zählung  keine  Aufnahme  gefunden. 

Bei  der  Erhebung  vom  9./VIII.  1905  wurden 
in  der  Schweiz  im  ganzen  70813  hausindustrielle 
Betriebe  mit  92162  beschäftigten  Personen 
erfaßt.  Von  der  Gesamtzahl  der  Betriebe  ent- 

fallen auf  die  Heimarbeit  12,4  v.  H.  Betriebe 
und  5,0  v.  H.  beschäftigte  Personen.  Einen 
Ueberblick  über  die  Hausindustrie  in  Gliederung 
nach  den  einzelnen  Zweigen  gibt  die  nachfolgende 
Uebersicht  auf  Seite  194. 

Fünf  Jahre  später  wurde  die  Hausindustrie 
der  Schweiz  wiederum  statistisch  erfaßt,  nämlich 
gelegentlich  der  Volkszählung  vom  l./XII  1910. 
Zwischen  den  Ergebnissen  dieser  Volkszählung, 
die  im  Winter,  und  denen  der  Betriebszählung, 
die  im  Hochsommer  stattfand,  besteht  eine 
starke  Uebereinstimmung.  Führt  man  die 
Ergebnisse  der  Volkszählung  auf  den  Umfang 
der  Betriebszählung,  bei  der  —  wie  erwähnt  — 
die  nebensächlichen  Zweige  der  Hausindustrie 
außer  Betracht  gelassen  wurden,  zurück,  so 
zeigt  sich,  daß  die  Gesamtzahl  der  1905 
erfaßten  Betriebe  verhältnismäßig  wenig  von 
der  Zahl  der  durch  die  Volkszählung  ermittelten 
selbständigen  Hausindustriellen,  der  Betriebs- 

inhaber (69929),  abweicht.  Die  Zahl  der  berufs- 
tätigen Angehörigen  der  in  Betracht  kommenden 

Zweige  bclief  sich  nach   der  Volkszählung  auf 
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Betriebsgruppen 
und 

Betriebsarten 

Zahl  der  Betriebe 

zu- 

sammen 

davon 

sind 

haus- 

industr. 
Betriebe 

Auf  1000 
Betriebe 

haus- 

industr. 
Betriebe 

Zahl  der  Personen 

zu- 

sammen 

in  haus 
industr. 

Betrieben 

be- 

schäftigt 

Auf  1000 

Personen 
kommen 

haus- 

indust. 

be- 

schäft
igte 

Person
en 

1.  Herstellung  von  Gespinsten  u. 
Geweben    

Textilindustrie  der  Seide  .... 
Textilindustrie  der  Baumwolle 
Textilindustrie  der  Wolle      .   .    . 
Leinen-  und  Flachsindustrie    .   . 
Strohflechterei   
Stickerei   
Posamenterie   

2.  Bearbeitung  der  Metalle  .   .   . 

Herstellung  von  Taschenuhren  u. 
Bestandteilen   

Gold-  und  Silberarbeiten  .... 
Herstellung      von      Musikdosen, 

Phonographen  usw   

3.  Herstellung  von  Kleidung  und 
Putz   

Schneiderei   
Weißnäherei   
Verfertigung  von  Krawatten  und 

Hosenträgern   
Verfertigung  von  Schuhwaren 
Herstellung    von    Filzhüten, 
Mützen  usw   

Strohhutfabrikation   
Handschuhmacherei   
Wirkerei  und  Strickerei    .... 

4.  Künste. 

Holz-  u.  Elfenbeinschnitzerei  .   . 

5.  Herstellung  von  Nahrungs-  und 
Genußmitteln 

Bearbeitung  des  Tabaks   .   .   .   . 

6.  Einrichtung  von  Wohnungen 

Korbmacherei,  Sesselgeflechte 

55251 18340 

4  993 

264 

1028 

4  965 
25  579 

82 
13654 

12  919 

291 

444 

46650 
24948 
6  433 

75 

n  101 

156 985 

64 

755 

654 

1  600 

5i  729 

17  966 

4  528 

122 

644 

4  759 23  672 

38 

9603 

9  186 

24 

393 

8460 
2  743 

1572 

20 
933 

3i 

913 

50 

2  198 

553 

357 

436,3 

I5i,5 

38,3 

1,0 5,5 

40,1 

199,7 

o,3 

81,0 

77,5 

0,2 

171 

3,3 
7i,4 

23,1 

13,3 

°>2 

7,9 

0,3 

7,7 

0,4 

18,5 

4,7 

3,o 

i.4 

171  026 

55  439 35  175 

5362 

2  113 6  973 

65  595 

369 

53  830 

55  938 

1787 

1  105 

86313 

43032 

9  566 
262 

23276 

1  131 
1746 

148 

7  152 

1254 

10  163 

2436 

69  149 22454 

5  448 

106 

656 
5  355 

35087 

43 

12  566 

12  071 

26 

469 

9  221 

3  438 

1  691 

20 

969 

4i 

740 

53 

2  267 

652 

389 

69,1 

16,7 

o,3 

2,0 

16,5 

108,0 

0,1 

38,7 

37,i 

o,r 

28,4 

10,6 

5,2 

0,1 

3,0 

0,1 

2,3 

0,1 

7,° 

185 

0.6 

92798;  die  Betriebszählung  ergab  eine  durchaus 
ähnliche  Zahl,  nämlich  92162,  wobei  in  Betracht 
kommt,  daß  im  August  1905  eine  Anzahl  von 
Betrieben  still  stand  und  andere  zur  Zeit  der 
Zählung  kein  Personal  aufwiesen. 

Die  Ergebnisse  der  Volkszählung  sind  in  der 
nachfolgenden  Uebersicht  (S.  196/197),  welche  der 
Schweizerischen  Statistik  (Schweizerische  Stati- 

stische Mitteilungen,  herausgegeben  vom  Eidgen. 
Statistischen  Bureau,  I.  Jahrg.  1919,  Heft  2. 
Die  Hausindustrie  in  der  Schweiz  nach  der  Volks- 

zählung vom  l./XII.  1910;  Bern-Bümpliz  1919, 
S.  6*)  entnommen  ist,  den  Ergebnissen  der 
Betriebszählung  gegenübergestellt. 

Nach  beiden  Uebersichten  kommt  die 
Stickerei    in    erster    Linie    als    hervorragend 

hausindustrielles  Gewerbe  in  Betracht.  Sie  hat 
ihren  Hauptsitz  im  Kanton  St.  Gallen.  Sehr 
verbreitet  ist  sie  auch  in  beiden  Appenzell  und 
im  Kanton  Thurgau;  aber  auch  die  Kantone 
Zürich,  Schwyz,  Glarus  und  Graubünden  be- 

schäftigen Personen  in  dieser  Hausindustrie. 
Die  Anfänge  der  Stickerei  gehen  in  das  18.  Jahrh. 
zurück,  im  Jahre  1790  arbeiteten  allein  für 
St.  Gallen  30-40000  Stickerinnen.  Anfang 
der  50er  Jahre  des  vorigen  Jahrhunderts  begann 
die  Maschinenstickerei  ihren  Siegeslauf,  das 
Fabriksystem  gewann  damit  immer  mehr  und 
mehr  an  Boden.  Für  die  Hausindustrie  kommen 
heute  nach  Schuler  folgende  vier  Zweige  der 
Stickerei  in  Betracht:  1.  die  Handstickerei, 
die  vor  allem  noch  in  Appenzell  betrieben  wird, 
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2.  die  Handmaschinenstickerei,  die  bis  Ende 
der  60er  Jahre  fast  ausschließlich  Fabrik- 

industrie war,  aber  bald  in  großem  Umfang  als 
Hausindustrie  ausgeübt  wurde;  sie  ist  der 
bedeutendste  Zweig  der  hausindustriell  betrie- 

benen Stickerei,  3.  die  Kettenstichstickerei,  die 
in  den  letzten  Jahren  einen  großen  Aufschwung 
genommen  hat,  und  endlich  4.  die  Stickerei  auf 
Schiffchenmaschinen,  die  sich  gleichfalls  in  den 
letzten  Jahren  mit  großer  Schnelligkeit  ent- 

wickelt hat;  sie  ist  in  erster  Linie  Fabrikindustrie, 
läßt  aber  eine  Reihe  Hilfsarbeiten  der  Haus- 

industrie übrig.  Im  ganzen  hat  die  hausindustriell 
betriebene  Stickerei  von  1905  auf  1910  eine  Zu- 

nahme der  Berufstätigen  aufzuweisen. 
An  zweiter  Stelle  folgt  die  Seidenindustrie. 

Die  Seidenindustrie,  eine  schon  vor  mehr  als 
600  Jahren  bekannte  hausindustrielle  Beschäf- 

tigung, bietet  trotz  der  Zunahme  der  Fabriken 
doch  der  weiblichen  Bevölkerung  auf  dem  Lande 
Erwerbsgelegenheit.  Die  Seidenstoffweberei 
ist  hauptsächlich  in  den  Kantonen  Zürich, 
Schwyz  und  Appenzell  verbreitet.  Die  in  den 
Fabriken  ausgeübte  Weberei  hat  der  Hand- 

weberei großen  Abbruch  getan,  die  Zalü  der 
Handstühle  ist  im  Lauf  der  Jahre  sehr  zurück- 

gegangen. Auch  von  1905  auf  1910  machte  sich 
in  der  Seidenstoffweberei  der  Rückgang  der 
hausindustriellen  Handstühle  bemerkbar.  Die 
hausindustrielle  Seidenstoffweberei  erweist  sich 
jedoch  in  der  Schweiz  weit  langlebiger  als  z.  B. 
im  Rheinland,  vor  allem  infolge  der  Verschiebung 
des  Standorts  der  Hausweberei  von  Zürich  aufs 
Land  in  die  bäuerlichen  Reservegebiete.  Die 
Seidenbandweberei  liegt  fast  ausschließlich  in 
den  Händen  von  Baseler  Firmen  und  wird  haupt- 

sächlich im  Kanton  Basel-Land,  dann  auch  in 
den  angrenzenden  Kantonen  Aargau,  Basel- 
Stadt  und  Solothurn  hausindustriell  betrieben. 
Diese  Hausindustrie  hat  sich  dank  der  Ein- 

führung des  elektrischen  Webstuhls  neben  der 
fortschreitenden  Fabrikindustrie  behaupten 
können. 

An  dritter  Stelle  steht  die  Uhrenfabri- 
kation. Sie  wird  als  hausindustrielle  Betriebsart 

mehr  und  mehr  von  dem  geschlossenen  Großbetrieb 
verdrängt.  Sie  hat  sich  vom  Neuenburger  Jura 
ausgehend  auch  in  den  Kantonen  Bern,  Waadt 
und  Solothurn  eingebürgert  und  zählt  heute  im 
Kanton  Bern  mehr  hausindustriell  beschäftigte 
Personen  als  im  Kanton  Neuenburg.  Von 
1905  auf  1910  hat  die  Uhrenhausindustrie  ab- 

genommen, eine  Tatsache,  die  auf  Konjunktur- 
schwankungen, welche  der  Erhebung  von  1910 

unmittelbar  vorausgingen,  zurückgeführt  wird. 
An  die  Uhrenfabrikation  schließt  sich  die  haus- 

industriell betriebene  Baumwollindustrie  und 
die  Strohflechterei  an.  Beide  Industriezweige 
haben  von  1905  auf  1910  wenig  Veränderungen 
zu  verzeichnen. 

Was  schließlich  die  Verteilung  der  haus- 
industriellen Tätigkeit  auf  die  beiden  Geschlechter 

betrifft,  so  waren  nach  der  Zählung  vom  Sommer 
1905  in  hausindustriellen  Betrieben  25082  männ- 

liche und  67080  weibliche  Personen,  also  27,2 
v.  H.  männliche  und  72,8  v.  H.  weibliche  Per- 

sonen tätig.  Ende  1910  waren  von  92798  haus- 
industriell beschäftigten  Personen  27295  oder 

29,4  v.  H.  männlich  und  65503  oder  70,6  v.  H. 
weiblich.  Grundzahl  und  Anteilsatz  der  männ- 

lichen  Personen  ist   demnach   auf   Kosten   der 

weiblichen  Personen  etwas  gestiegen.  Die 
wenigen  Betriebsarten,  in  denen  das  männliche 
Geschlecht  stärker  vertreten  war  als  das  weib- 

liche, waren  nach  der  Zählung  von  1910  Holz- 
schnitzerei (87,2  v.  H.  männlich),  Leinen-  und 

Hanfindustrie  (73,0),   Uhrenindustrie  (51,8). 
Gesetzgebung.  Für  einen  allerdings 

wichtigen  Zweig  der  Schweizerischen  Haus- 
industrie hat  der  Bundesrat  eine  gesetzliche 

Lohnregelung  getroffen.  Durch  Beschluß  vom 
2./III.  1917  sind  für  die  Stickereiindustrie 
Mindeststückpreise,  zu  denen  das  Sticken  auf 
Schiffli-  und  Handstickmaschinen  übertragen 
und  übernommen  werden  darf,  festgesetzt,  sowie 
Mindestlöhne,  welche  die  Betriebsinhaber 
den  von  ihnen  an  Schifflistickmaschinen  be- 

schäftigten Personen  zu  entrichten  haben. 
Die  Mindestlöhne  gelten  für  alle  nicht  zur  Fa- 

milie des  Betriebsinhabers  gehörigen  Personen, 
die  mindestens  16  Jahre  alt  sind  und  wenigstens 
einen  Monat  in  demselben  Betrieb  und  drei  Mo- 

nate bei  der  gleichen  Arbeit  beschäftigt  waren. 
Für  nicht  völlig  arbeitsfähige  Personen  sind  Aus- 

nahmen zugelassen. 
Auf  Grund  des  Bundesgesetzes  vom  27./VI. 

1919  sind  die  vom  Bundesrat  ernannten  Lohn- 
ausschüssc  mit  der  Festsetzung  von  Mindest- 

löhnen für  die  Heimarbeit  betraut.  Die  Lohn- 
ausschüsse werden  für  einzelne  Gruppen  oder 

auch  für  einzelne  Landesteile  ernannt;  ein  jeder 
Ausschuß  besteht  aus  einem  Obmann  und 
mindestens  je  drei  Vertretern  der  Betriebsinhaber 
und  der  Arbeitnehmer.  Oberste  Instanz  gegen 
Entscheidungen  der  Lohnausschüsse  ist  die 
Lohnkommission. 

4.  Frankreich.  Die  Hausindustrie  (travail 
ä  dornicile,  travail  iso!e\  fabrique  collective1)) 
ist  in  Frankreich  zu  großer  Bedeutung  gelangt, 
welche  sie  noch  heute  für  eine  Anzahl  wichtiger 
Gewerbszweige  bewahrt  hat.  Angaben  über  die 
Zahl  der  Hausindustriellen  in  Frankreich,  die 
allerdings  kaum  die  Bedeutung  von  Annäherungs- 

werten besitzen,  finden  sich  in  den  Ergebnissen 
der  Volkszählung  vom  24./III.  1911  (vgl.  Re- 

sultats statistiques  du  recensement  general  de 
la  population,  effectue  le  24  Mars  1901.  Tome  IV, 
Paris  1906,  S.  177  und  178).  Obwohl  sich  die 
Fragestellung  damit  begnügt  hatte,  die  travail- 
leurs  isoles  (alleinarbeitende  selbständige  Ge- 

werbetreibende, Hausindustrielle  im  eigentlichen 

J)  Diese  Bezeichnung  hat  Le  Play  eingeführt. 
Sie  erklärt  sich  aus  der  Bedeutung,  welche  das 

Wort  „fabrique"  im  Gegensatz  zu  dem  Sinne, 
den  wir  ihm  geben,  in  der  französischen  Sprache 
hat;  es  entspricht  etwa  dem  deutschen  „Indu- 

strie". La  fabrique  de  Lyon  ist  die  Lyoneser 
Industrie.  Der  Ort,  wo  eine  Anzahl  Arbeiter 
gemeinsam  gewerblicher  Arbeit  obliegen,  unser 
„Fabrik",  ist  „manufacture",  „atelier".  Le  Play 
hat  das  Wesen  der  Hausindustrie  sehr  richtig 

erfaßt.  "Vgl.  die  Begriffsbestimmung  in  Bd.  V. 
der  Ouvriers  des  deux  Mondes:  fabr.  coli.  == 

Systeme  d' Organisation  de  la  grande  industrie 
manufacturiere  oü  le  patron  centralise  le  com- 

merce des  produits  que  fabrique  pour  son  compte 
une  population  ouvriere;  la  fabrication  a  lieu 
soit  dans  les  foyers  domestiques  des  ouvriers, 
soit  dans  de  petits  ateliers  multiples  et  spewaux. 
Der  zweite  Teil  der  Alternative  deutet  auf  den 
Lyoneser  Typus  hin. 

13* 
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Berufsarten 

Gesamtzahl  der  hausindustriell  beschäftigten 

Volkszählung  vom  1.  Dezember  1910 

überhaupt 

Grund- zahlen 

vom 

Tausend 

männlich 

Grund- 
zahlen 

vom 

Tausend 

weiblich 

Grund- 
zahlen 

vom 

Tausend 

Gesamtzahl 
im  Umfang  der  Erhebung 

von  1905 
Davon : 

Stickerei   
Uhrenindustrie   
Seidenstoffweberei  .... 
Seidenbandweberei      .    .    . 
Strohflechterei   
Baumwollweberei    .    .    .    . 
Schneiderei   
Wirkerei  und  Strickerei    . 
Weißnäherei   
Seidenspinnerei  und 

-zwirnerei   
Schuhindustrie   
Tabakindustrie   
Leinen-  u.  Hanfindustrie    . 
Holzschnitzerei   

Herstellung  von   Musik- 
instrumenten     

»Strohhutfabrikation    .    .    . 

92  798 

4i  347 

10  611 

7  753 

7  198 
5  125 

4904 4247 

3870 

2  744 

827 

816 

763 555 

478 

377 

178 

987 

440 

H3 

82 

77 54 

52 

45 

4i 

29 

9 
9 
8 
6 

5 

27  295 

12  691 

5  493 1  392 
2314 

106 
2  026 

1  625 

28 

6 

18 

244 
107 

4°5 

417 

168 6 

991 

46l 

199 

51 

84 

4 

74 

59 

9 
4 

15 

15 

65  503 

9S6 

8656 

431 

5118 

77 

6361 

96 

4884 
74 

5019 

76 

2878 

43 

2  622 

39 

3  842 

58 

2  738 

4i 

S09 

12 

572 

9 

656 
10 

I50 

2 
6l 

1 

209 

3 
172 3 

Sinn  und  Arbeiter  mit  unregelmäßiger  Beschäf- 
tigung) zu  erfassen,  wurde  doch  bei  der  Aus- 
zählung versucht,  die  Hausindustriellen  heraus- 

zuschälen. Die  Ergebnisse  sind  nachstehend 
wiedergegeben: 

Gewerbe 

Papier,  Karton,  Kaut 
schuk       

Textilindustrie     .    . 
Stöffbearbeitung,   Be 

kleidung    .... 
Stroh,  Federn,  Haare 
Leder  und  Felle 
Holzindustrie   .    .    . 
Bearbeitung    gewöhn 

lieber  Metalle  . 
Bearbeitung        feiner 

Metalle   

Töpfer-  u.   Glaswaren 
Zusammen 

Hausindustrielle 

mann- lich 

278 
56  133 

27466 
5  535 

79  166 
30063 

I3  423 

571 709 

weib-        zu- 
lich     sammen 

987 
105  744 

284  790 2  797 

13275 

7  53o 2  45i 
1  304 

116 

1  265 

161  S74 

312  256 
8332 

92441 
37  593 15874 
1875 

825 

213344  418  994I  632  338 

Es  ergeben  sich  also  im  ganzen  632338  Haus- 
industrielle,  darunter  213344  oder  33,7%  männ- 

lichen und  418994  oder  66,3%  weiblichen 
Geschlechts.  Dabei  ist  jedoch  in  Betracht  zu 
ziehen,  daß  in  diesen  Zahlen  eine  sehr  große 
Anzahl  Hausindustrieller,  nämlich  diejenigen, 
die  mit  Gehilfen  arbeiten,  nicht  enthalten  sind. 
Ferner  sind  ähnlich  wie  in  anderen  Ländern 
eine  große  Anzahl  wirklicher  Hausindustrieller 
als  solche  nicht  erfaßt,  da  sie  sich  als  selbständige 

Gewerbetreibende  angegeben  haben.  Was  aber 
aus  den  Zahlen,  auch  wenn  sie  noch  so  mangel- 

haft sind,  mit  großer  Deutlichkeit  hervorgeht, 
ist  die  überragende  Bedeutung,  die  insbesondere 
der  Stoffbearbeitung  und  Bekleidung,  dann  den 
verschiedenen  Zweigen  der  Textilindustrie,  ferner 
der  Leder-  und  Fellindustrie  sowie  der  Holz- 

industrie als  hausindustriellen  Gewerben  zu- 
kommt. Allem  Anschein  nach  hat  sich  die  Be- 

kleidungsindustrie in  den  letzten  20  Jahren  in 
immer  größerem  Umfang  der  hausindustriellen 
Betriebsweise  bedient. 

Wenn  bisher  im  Gegensatz  z.  B.  zu  England 
für  das  Studium  der  französischen  Hausindustrie 

der  Schwerpunkt  nicht  in  amtlichen  Unter- 
suchungen, sondern  in  wissenschaftlichen  Arbeiten 

privater  Gelehrter  lag,  so  trat  darin  in  jüngster 
Zeit  eine  Aenderung  ein.  Das  französische 
Arbeitsamt  ist  gemäß  den  Beschlüssen  der  inter- 

nationalen Vereinigung  für  gesetzlichen  Arbeiter- 
schutz  (in  Betracht  kommen  vor  allem  die  Baseler 
Beschlüsse  vom  Jahre  1904)  an  eine  systematische 
Erforschung  der  französischen  Hausindustrie 
herangegangen.  Zunächst  erschienen  von  1907 
bis  1911  fünf  Bände,  welche  die  Ergebnisse 
mehrjähriger  Erhebungen  über  die  Heimarbeit 
in  der  Wäscheherstellung  (lingerie)  wiedergaben. 
Der  erste  Band  behandelt  die  Verhältnisse  in 
Paris,  der  zweite,  dritte  und  vierte  Band  ist 
der  hausindustriellen  Wäscheherstellung  in 
24  Departements  gewidmet,  der  fünfte  Band 
bringt  die  Schlußergebnisse.  Die  Erhebung 
erfolgte  vor  allem  durch  mündliche  Befragung 
der  Heimarbeiterinnen,  die  in  ihren  Wohnungen 
aufgesucht  wurden.  Als  Unterlage  diente  ein 
von  den  Beauftragten  des  Arbeitsministeriums 
auszufüllender  Fragebogen;  besondere  Anfragen 
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Personen  nach  der 

Unterschied  1910 
Betriebszählung 

gegen  1905 vom  9.  August  1905 

überhaupt männlich weiblich überhaupt männlich weiblich 

92  162 25  082 67  0S0 +  636 
+  2213 

-  1577 

35087 9867 
25  220 

-f  62G0 +  2824 

+  343^ 

12  071 6  288 

5  783 

—  1460 

-  795 
-  665 

12478 1  708 
10  770 

-4725 -  316 

—  4409 

7  557 1  93i 

5626 

-  359 

+  383 

-  742   ■ 

5  355 

287 

5068 

—  230 
-  181 

-   49 

4846 

1  805 

3041 +   58 +  221 

-  103 

3  438 

1  235 2  203 

+  809 
+  39o +  419 

2  267 35 
2  232 

+  1603 

-    7 

+  1610 

1693 1  1 1  682 

+  1051 

—    5 

+  1056 

-■  |i'i 

54 -'  365 
-  1592 

36 

-  1556 

969 

322 

647 

-     153 

78 

75 

389 

48 

341 

+  37* +   59 

+  315 
656 3V.1 

2  73 

—  101 

+   22 

—  123 

652 

556 

96 

-  174 
-  139 

-   35 

469 

209 

260 

92 

-   41 
—   51 

740 

57 

683 

-  562 

5i 

-  5ii 

wurden  an  Fabrikanten  und  Kaufleute  ver- 
schickt. Der  Fragebogen  für  Heimarbeiterinnen 

betraf  deren  persönliche  und  Familienverhält- 
nisse, Beschäftigungsart  und  allgemeine  Ar- 

beitsbedingungen, Arbeitszeit,  Lohn,  Jahres- 
einkommen, Wohnungs-  und  gesundheitliche 

Verhältnisse.  Die  Erhebungen  wurden  durch 
Haushaltungsbudgets  und  Einzelbeschreibungen 
ergänzt.  Einige  wichtige  Ergebnisse  der  um- 

fangreichen Erhebungen  sind  im  RArbBl., 
Jahrg.  1912,  S.  193  ff.  niedergelegt.  Im  Jahre 
1913  erschien  ein  neuer  Band,  der  das  Ergebnis 
einer  zweijährigen  Untersuchung  über  die  Heim- 

arbeit in  der  Herstellung  künstlicher  Blumen 
wiedergibt.  In  ähnlich  eingerichteter  Weise 
wie  es  für  die  Wäscheherstellung  geschah,  werden 
die  Verhältnisse  insbesondere  der  Pariser  Heim- 

arbeit geschildert.  Im  Frühjahr  1914  endlich 
wurde  ein  Band  veröffentlicht,  der  eine  mehr 
männliche,  zurückgehende  Hausindustrie  be- 

handelt, nämlich  die  Heimarbeit  in  der  Schuh- 
herstellung (chaussure).  Es  wurden  in  die  Er- 

hebung außer  Paris  die  wichtigsten  Mittelpunkte 
des  Industriezweiges  einbezogen. 

Unter  den  verschiedenen  Zweigen  der  Textil- 
industrie ist  für  die  Hausindustrie  von  jeher  die 

wichtigste:  die  Seidenindustrie. 
Ihren  Sitz  hat  sie,  wie  bekannt,  vorwiegend 

in  und  um  Lyon.  Die  Anzahl  der  in  der  Seiden- 
industrie beschäftigten  Personen  beträgt  nach 

Jules  Simon  in  der  Stadt  80000,  außerhalb  dieser 
90000.  Den  Prozentsatz,  welcher  von  diesen 
Ziffern  auf  die  Hausindustrie  entfällt,  genau  an- 

zugeben, ist  nicht  möglich;  doch  läßt  sich  soviel 
aus  dem  zu  Gebote  stehenden  Material  entnehmen, 
daß  die  Seidenindustrie  Lyons  noch  heutzutage 
im  wesentlichen  auf  dem   Handbetriebe,  somit 

auch  zum  größten  Teile  auf  der  alten  Haus 
industrieorganisation  beruht.  Die  amtliche 
Statistik  zählte  im  Jahre  1888  im  Departement 
Rhone  in  der  Seidenindustrie  nur  43  Etablisse- 

ments mit  2162  Arbeitern  und  400  Pferdekräften; 
mechanische  Webstühle  in  Tätigkeit  1900,  außer 
Tätigkeit  260;  dahingegen  28975  Handwebstühle. 
Neben  Lyon  haben  die  übrigen  Gebietsteile,  in 
welchen  die  Seidenindustrie  betrieben  wird, 
eine  geringe  Bedeutung;  sie  findet  sich  — 
ebenfalls  großenteils  noch  als  Hausindustrie  — 
in  und  um  Nimes;  in  und  um  St.  Quentin  (1876 
noch  20000  Handwebstühle  für  gemischte  Ge- 

webe aus  Seide,  Baumwolle  und  Wolle).  Die 
Seidenbandweberei  als  Hausindustrie  hat  einst 
in  den  Tälern  der  Montagnes  du  Forez  eine  große 
Bedeutung  gehabt;  ihre  Organisationsform  war 
und  ist  noch  heute  diejenige  Lyons. 

Nächst  der  Seidenindustrie  besitzt  von  den 
großen  Textilindustrien  die  Verarbeitung  der 
Wolle  für  Frankreich  eine  größere  Bedeutung; 
auch  diese  vollzieht  sich  noch  heutigentags 
vielfach  in  hausindustriellen  Formen.  Zahlen- 

mäßige Angaben  über  den  Umfang  der  Haus- 
industrie in  der  Wollbranche  fehlen  so  gut  wie 

ganz;  wir  kennen  nur  die  Zentren,  in  denen  die 
hausindustriell  betriebene  Wollweberei  (die  Woll- 

spinnerei ist  zum  überwiegenden  Teil  jetzt  in 
das  Fabriksystem  übergeführt)  ihren  Sitz  hat. 
Da  ist  vor  allem  Lille  und  seine  Umgebung: 
Roubaix,  Tourcoing  und  andere  Orte.  Dann 
Pas  de  Calais  und  La  Somme  im  Norden;  St. 

Quentin  und  Umgebung  (L'Aisne);  Reims  und 
Umgebung;  endlich  in  der  Montagne  Noire 
hauptsächlich  die  Orte  Biklarieux  und  Nazamet. 
Die  hausindustrielle  Baumwollweberei  hat 
neuerdings  an  Ausdehnung  eingebüßt;  immerhin 
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zeigen  sich  heute  noch  in  einigen  Gegenden  die 
deutlichen  Spuren  einer  einst  blühenden  Haus- 

industrie; die  Normandie  vor  allem,  dieAudiganne 

noch  „la  terre  classique  du  travail  ä  domicile" 
nennt,  beschäftigte  Ende  der  1860  er  Jahre  in 
der  Baum  Wollindustrie  noch  ca.  160000  Haus- 

weber, in  Flers  und  Umgebung  allein  30000, 
in  Tarare  50000,  andere  in  Roanne,  Thizy  usw.; 
in  St.  Quentin  und  Umgebung  arbeiteten  1886 
noch  20000,  in  Sedan  4000  usw.  Die  Teppich- 

weberei wird  in  Nimes  und  Umgebung  halb 
fabrikmäßig,  halb  hausindustriell  betrieben. 
Die  Leinenweberei  beschäftigt  in  der  Bre- 

tagne, im  Departement  de  la  Mayenne  und  Laval 
noch  zahlreiche  Hausindustrielle,  die  Fabrique 
de  Cholet  insbesondere  mehrere  tausend  Hand- 

webstühle für  Taschentücher. 
Die  französische  Spitzenindustrie  genießt 

noch  immer  ihres  bedeutenden  Rufes;  sie  ist 
gleichzeitig  numerisch  vielleicht  die  wichtigste 
Hausindustrie  Frankreichs.  Die  Zahl  der  Spitzen- 

arbeiterinnen, die  fast  alle  Hausindustrielle  sind, 
wird  von  Aubry  auf  200000,  von  M»  Burry 
Palliser  auf  200-240000  geschätzt.  In  Valen- 
ciennes,  der  berühmten  Heimat  der  kostbarsten 
Spitzengattungen,  ist  heute  diese  Industrie  fast 
gänzlich  ausgestorben.  Die  Hauptherde  der 
Spitzenarbeit  sind  vielmehr  jetzt  folgende  sechs: 
1.  Alencons,  für  feinere  Luxusspitzen;  2.  Lille 
und  Arras  (Nord),  in  welch  letzterem  Ort  2000 
bis  3000  Arbeiterinnen  mit  der  Anfertigung 
gröberer  Spitzen  beschäftigt  sind;  3.  Bailleue; 
4.  Chantilly,  Caen  und  Bayeux,  mit  ca.  70000  Ar- 

beiterinnen; 5.  Mirecourt,  für  gröbere  Spitzen; 
6.  Puy,  der  heutige  Hauptsitz  der  französischen 
Spitzenindustrie  mit  100000  (nach  anderen 
130—140000)  Arbeiterinnen,  welche  in  den  Bergen 
der  Lozere,  Cantal  usw.  zerstreut  sind. 

Gesetzgebung.  Nach  langen  Vorberatungen 
trat  am  10./VII.  1915  ein  Gesetz  in  Kraft, 
welches  Mindestlöhne  für  Heimarbeiterinnen 
der  Bekleidungsindustrie  festsetzt.  Nach  Art.  33 
des  Gesetzes  erstreckt  sich  das  Geltungsgebiet 
auf  alle  Heimarbeiterinnen,  die  an  Kleidungs- 

stücken, Hüten,  Schuhen,  Weißzeug  jeder  Art, 
Stickereien,  Spitzen,  Federn,  künstlichen  Blumen 
und  allen  sonstigen  zum  Bekleidungsgewerbe 
gehörigen  Arbeiten  tätig  sind.  Die  Behörden 
für  die  Lohnfestsetzung  sind  zunächst  die  durch 
das  Gesetz  vom  17./VII.  1908  geschaffenen 
Arbeitsräte.  Als  Mindestlohn  ist  amtlich  fest- 

zusetzen: der  Stunden-  oder  Tagelohn,  der  in 
der  Gegend  den  Werkstättenarbeiterinnen  mitt- 

lerer Geschicklichkeit  im  gleichen  Berufszweig 
für  die  einzelnen  Arbeiten  gezahlt  wird;  oder, 
wenn  in  der  Gegend  für  diesen  Berufszweig 
nur  Heimarbeit  besteht,  der  Durchschnittslohn 
der  Werkstättenarbeiterinnen  in  dieser  oder  einer 
ähnlichen  Gegend  für  ähnliche  Arbeiten  oder  der 
gewöhnlich  einer  Tagelöhnerin  in  der  Gegend 
gezahlte  Lohn.  Alle  3  Jahre  haben  die  Arbeits- 

räte die  Mindestlöhne  zu  überprüfen.  Die  Arbeits- 
räte haben  ferner  das  Recht,  eine  Uebersicht 

über  die  Anzahl  der  Stunden  aufzustellen, 
die  zur  Ausführung  der  einzelnen  Arbeiten  für 
die  verschiedenen  Gegenstände  und  die  ver- 

schiedenen Gruppen  von  Arbeiterinnen  notwendig 
sind.  Aus  der  Anzahl  der  Stunden  und  dem  fest- 

gesetzten Mindeststundenlohn  ergibt  sich  der 
für  die  einzelnen  Gegenstände  anwendbare 
Mindestpreis. 

Wenn  in  einem  Berufszweig  und  in  einer 
Gegend  kein  Arbeitsrat  besteht,  so  wird  in  dem 
Hauptort  des  Departements  ein  Lohnamt 
(Comite  de  Salaires)  errichtet,  dem  die  Rechte 
und  Pflichten  des  Arbeitsrats  übertragen  werden. 
Jedes  Lohnamt  besteht  aus  dem  Friedensrichter 
als  Vorsitzenden,  zwei  bis  vier  Arbeitern  oder 
Arbeiterinnen  und  der  gleichen  Zahl  Arbeit- 

geber, welche  von  dem  Abteilungsvorsitzenden 
und  stellvertretenden  Vorsitzenden  des  in  dem 
Departement  bestehenden  Gewerbegerichts  ge- 

wählt werden.  Die  Tätigkeit  der  Lohnämter 
ist  die  gleiche  wie  diejenige  der  Arbeitsräte. 
Außerdem  können  in  jedem  Departement  ein 
oder  mehrere  Sachverständigenausschüsse  (Co- 

mites  professioneis  d'expertise)  errichtet  werden, die  wiederum  aus  dem  Friedensrichter  als  Vor- 
sitzenden und  je  zwei  Arbeiterinnen  und  Arbeit- 

gebern bestehen. 
Beschwerden  gegen  die  festgesetzten  Mindest- 

löhne und  Mindestpreise  können  die  an  dem 
in  Frage  kommenden  Berufszweig  beteiligten 
Personen,  die  Fachvereine  und  die  Regierung 
binnen  3  Monaten  erheben;  die  letzte  Ent- 

scheidung erfolgt  durch  eine  Zentralkommission 
im  Arbeitsministerium. 

5.  Italien.  Die  Apenninhalbinsel  besitzt  eine 
weitverzweigte  Hausindustrie  (Industria  do- 
mestica,  a  domicilio;  industria  casalinga  be- 

deutet meist  häusliche  Eigenproduktion).  Zahlen- 
mäßige Auskunft  über  den  Umfang  der  Haus- 

industrie gibt  die  italienische  Bevölkerungs- 
aufnahme vom  10./II.  1901.  Danach  kamen  auf 

2592487  (1865543  männliche,  726944  weibliche) 
Arbeiter  überhaupt  117642  (47920  männliche, 
69722  weibliche)  Hausindustrielle,  wobei  unter 
Hausindustriellen  die  Arbeiter  verstanden  sind, 
die  in  ihrer  eigenen  Behausung  für  den  Arbeit- 

geber arbeiten.  Nach  diesen  Zahlen  sind  4,6% 
der  Gesamtarbeiterschaft  hausindustriell  tätig; 
die  weibliche  Arbeiterbevölkerung  liefert  dabei 
einen  höheren  Prozentsatz  Hausindustrieller, 

nämlich  9,6%,  als  die  männliche  Arbeiter- 
bevölkerung,  die  2,6%  Haiisindustrielle  umfaßt. 
Von  den  Hausindustriellen  selbst  sind  40,7% 
männlichen  und  59,3  weiblichen  Geschlechts. 

In  der  nachstehenden  Uebersicht,  die  dem 
fünften  Band,  dem  Schlußband  der  Veröffent- 

lichung über  die  Ergebnisse  der  Volkszählung 
(S.  XCIV)  entnommen  ist,  sind  die  Berufsgruppen 
aufgeführt,  die  eine  erhöhte  Besetzung  mit  Haus- 

industriellen aufweisen;  die  Arbeiter  sind  ge- 
schieden nach  solchen,  die  im  Betrieb  des  Unter- 
nehmers arbeiten,  und  nach  solchen,  die  zu 

Hause  arbeiten,  also  nach  Hausindustriellen. 
Die  Gegenden,  die  am  stärksten  mit  Haus- 

industriellen besetzt  sind,  sind  nach  dem  vierten 
Band  des  Censimento  1901  S.  188  und  189  die 
Lombardei  mit  27253  (9394  männlichen  und 
17859  weiblichen)  Hausindustriellen,  Campania 
mit  18558  (7669  männlichen,  10889  weiblichen). 
Toscana  mit  13797  (3658  männlichen,  10139 
weiblichen),  Emilia  mit  9514  (3957  männlichen, 
5557  weiblichen)  und  Piemont  mit  8701  (3915 
männlichen  und  4786  weiblichen)  Hausindu- 
striellen. 

Absolut  genommen  steht  unter  den  Haus- 
industrien die  Gruppe:  Schneider,  Putzmache- 

rinnen, Schnürleibnäherinnen,  Näherinnen,  Her- 
steller von  künstlichen  Blumen  und  Krawatten 

an  der  Spitze.    Wie  sich  aus  dem  vierten  Band 



Hausindustrie 
199 

Gliederung  der  Arbeiter  nach  dem 
Beruf,  dem  sie  angehören 

Zahl  der  Arbeiter,  welche  arbeiten 

im  Betrieb  des 
Unternehmers 

männlich      weiblich 

zu  Hause  (Haus- industrielle) 

männlich      weiblich 

Herstellung  von  Körben,  Matten,  Holzgerät- 
schaften, Besen,  Sieben,  Strohkörbchen,  Stuhl- 

und  Strohflaschen   
Herstellung  von  Strohseilen   
Drechsler,  Kunsttischler  und  Herstellung  von 

Galanteriewaren   
Baumwollweberei  und  Baumwollstrickerei  .... 
Wollweberei  und  Wollstrickerei   
Leinen-  und  Wollspinnerei  sowie  -kämmerei  .    .    . 
Leinenweberei   
Herstellung  von  Spitzen,  Borten,  Bändern    .    .   . 
Herstellung  von  Stickereien   
Herstellung  von  Gegenständen  aus  Hörn,  Bein, 

Korallen,  Perlmutter   
Schneider,  Putzmacherinnen,  Schnürleibnähe- 

rinnen, Näherinnen,  Herstellung  von  künstlichen 
Blumen  und  Krawatten   

Hut-  und  Mützenmacherei   
Schuh-  und  Pantoffelmacher   
Handschuhmacher   
Schirm-,  Fächer-  und  Stockmacher   
Herstellung  von  musikalischen  Instrumenten, 

Saiten,  Uhren   
Herstellung  von  Schmuckwaren,  Silberwaren, 

Filigranarbeiten   

8670 

3920 

18476 
16472 

9476 

11  508 

4  397 

1653 

667 

1  707 

53  312 

7645 

155  663 1851 
2031 

4  226 

10555 

4624 
19880 

1  201 65505 

14  516 

36  954 
10  272 
8230 

9  080 

2  199 

178  883 

4  378 

7047 1  883 

708 

169 

1  101 

1  282 

560 

1  509 

598 

623 

162 800 

417 
10  277 

34° 

29  748 

356 

143 

300 

591 

2  422 

5  5oi 

307 
6484 

547 

5637 

2524 

1  315 
6327 

1  800 

25917 

261 
957 

677 

138 
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des  Censimento  (S.  188  und  189)  ergibt,  sind 
diese  städtischen  und  großstädtischen  Haus- 

industrien vor  allem  in  der  Lombardei  vertreten. 
Von  den  insgesamt  36194  (10277  männlichen 
und  25917  weiblichen)  hausindustriellen  Schnei- 

dern und  Putzmacherinnen  gehören  11146 
(2367  männliche  und  8749  weibliche)  der  Lom- 

bardei an,  4847  (1754  männliche  und  3093  weib- 
liche) wohnen  in  Campania,  3883  (717  männliche 

und  3166  weibliche)  in  Piemont.  Von  den 
8426  Näherinnen  wohnen  4265  —  also  über  die 
Hälfte  —  gleichfalls  in  der  Lombardei.  Die 
zweitgrößte  Hausindustrie  —  Herstellung  von 
Schuhen  und  Pantoffeln  —  ist  im  Gegensatz 
zur  ersten  eine  vorwiegend  männliche  Haus- 

industrie: sie  umfaßt  29748  männliche  und 
957  weibliche  Personen;  ein  großer  Teil  davon 
—  6614  Personen  entfällt  wiederum  auf  die 
Lombardei,  auf  Campanien  entfallen  4373  und 
auf  Sizilien  3968  Personen.  In  weitem  Abstand 
folgen  diesen  Hausindustriellen  die  verschiedenen 
Zweige  der  Textilindustrie:  die  Baum  Wollweberei 
und  -Strickerei  mit  7082  (598  männlichen  und 
6484  weiblichen),  die  Stickerei  mit  6327  weib- 

lichen, die  Leinen-  und  Wollspinnerei  sowie 
-kämmerei  mit  5799  (162  männlichen  und  5637 
weiblichen)  Hausindustriellen.  Die  hausindu- 

strielle Baumwollweberei  und  -Strickerei  ist 
vor  allem  in  Toscana  verbreitet,  9  männliche 
und  2821  weibliche  Personen  befassen  sich  dort 
mit  dieser  Industrie;  an  zweiter  Stelle  steht 
Campanien  mit  43  männlichen  und  1778  weib- 

lichen Hausindustriellen.  Die  6327  Stickerinnen 
sind  über  das  ganze  Land  verbreitet;  1018 
kämen  auf  Campanien,  967  auf  die  Lombardei, 

742  auf  Sizilien.  Die  dritte  Gruppe,  die  Leinen- 
und  Wollspinner  sowie  -kämmer  verteilen 
sich  gleichfalls  auf  mehrere  Gebiete,  hier  sei 
nur  Campanien  mit  8  männlichen  und  1452 
weiblichen  und  die  Basilicata  mit  1316  weib- 

lichen Hausindustriellen  hervorgehoben.  Eine 
erhebliche  Bedeutung  kommt  endlich  noch  der 
Herstellung  von  Strohseilen  zu,  sie  beschäftigte 
560  männliche  und  5501  weibliche  Haus- 
industrielle  und  findet  sich  vor  allem  in  Toscana 

(54  männliche  und  3559  weibliche  Hausindu- strielle). 

6.  Belgien.  Nach  der  belgischen  Gewerbe- 
zählung vom  Jahre  1896  wurden  118620  Haus- 

industrielle1) (einschließlich  der  bei  ihnen  be- 
schäftigten Familienangehörigen  und  Arbeiter) 

ermittelt,  das  sind  21,9%  sämtlicher  (542631) 
Arbeiter.  Unter  den  118620  Hausindustriellen 
sind  41690  oder  35,1%  männlichen  und  76930 
oder  64,9%  weiblichen  Geschlechts.  Die  Ver- 

teilung der  Hausindustriellen  auf  die  einzelnen 
Industriezweige  veranschaulicht  die  nachfolgende Tabelle: 

Spitzenhausindustrie    47  49° 
Leinenweberei    10  770 
Schuhwarenherstellung    8  415 
Wollweberei    7  723 

J)  Es  sind  hier  und  im  folgenden  die  von 
Julin,  dem  Direktor  des  belgischen  Arbeitsamtes, 
in  seiner  Schrift  „Les  industries  ä  domicileen 
Belgique  vis-ä-vis  de  la  concurrence  Prangere, 
Liege  1908"  mitgeteilten  berichtigten  Zahlen benutzt. 
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Herrenkonfektion    7  174 
Herstellung  von  Schußwaffen    6  668 
Handschuhfabrikation    3  917 
Seidenweberei    3  472 
Damenkonfektion    3  047 
Strumpf  Wirkerei    2  651 
Strohflechterei    2  639 

Die  übrigen  Zweige  umfassen  weniger  als 
2000  Arbeiter,  es  seien  hier  noch  erwähnt  die 
Tüllstickerei  (1652),  die  Wäschenäherei  (1322) 
und  die  Seilerei  (1258).  Was  die  Verteilung  der 
Hausindustriellen  nach  Provinzen  betrifft,  so 
kommen  von  den  118620  Hausindustriellen 
78252  auf  die  beiden  vorwiegend  ländlichen 
flandrischen  Provinzen,  Brabant  und  Liege 
umfassen  zusammen  24884  Hausindustrielle, 
wobei  auf  jede  Provinz  ungefähr  die  Hälfte 
entfällt;  Antwerpen  umfaßt  6809  und  Hainaut 
5737  Hausindustrielle.  An  die  Gewerbestatistik 
schloß  sich  eine  vom  Office  du  travail  angeregte 
genauere  Erforschung  der  Hausindustrie  an; 
die  von  Sozialpolitikern  durchgeführten  Einzel- 

forschungen liegen  in  zehn  Bänden  vor;  der  erste 
Band  erschien  1899,  der  letzte  1909.  Sie  sind 
zur  nachfolgenden  kurzen  Kennzeichnung  der 
wichtigsten  Hausindustriezweige  herangezogen 
worden. 

Die  Spitzenindustrie  zählt  zu  den  alten 
Hausindustrien,  ihr  Ursprung  führt  bis  ins 
15.  Jahrh.  zurück.  Wie  die  Mehrzahl  der  alten 
Hausindustrien  erlitt  auch  sie  in  der  Neuzeit 
einen  gewaltigen  Rückgang.  Sie  zählte  i.  J.  1875 
nach  Verhaegen  (La  dentelle  et  la  broderie 
sur  tulle  in  Les  industries  ä  domicile  en  Belgique. 
Vol.  IV.  et  V.)  noch  150000,  1896  jedoch  nur 
noch  47490  Arbeiterinnen.  Sie  hat  sich  nunmehr 
fast  ausschließlich  auf  die  beiden  flandrischen 
Provinzen  zurückgezogen  und  wird  von  den 
Frauen  teils  als  Hauptgewerbe,  teils  als  Neben- 

gewerbe in  der  für  landwirtschaftliche  Arbeiten 
nicht  geeigneten  Jahreszeit  ausgeübt.  Zwischen 
die  Arbeiterinnen  und  den  Unternehmer  schiebt 
sich  fast  überall  ein  Zwischenglied,  eine  sog. 
Faktorin,  ein,  die  insbesondere  auf  die  Löhne 
der  Hausindustriellen  einen  sehr  ungünstigen 
Einfluß  ausübt. 

Für  die  belgische  Leinenweberei  bilden 
gleichfalls  die  beiden  flandrischen  Provinzen 
den  Mittelpunkt.  Wie  die  Spitzenhausindu- 

strie hatte  auch  die  Leineweberei  im  Lauf 
der  Jahre  einen  großen  Rückgang  zu 

verzeichnen.  Nach  Dubois  (L'industrie  du 
tissage  du  lin  dans  les  Flandres  in  Les  industries 
ä  domicile  en  Belgique.  Vol.  V.)  gab  es  i.  J.  1840 
in  Belgien  74000  Leinenweber,  drei  Jahre  später 
wurden  nur  noch  57821  gezählt  und  endlich 
i.  J.  1896  nur  noch  10770.  Die  Hausweberei 
wird  heutzutage  von  den  Bauern  als  Neben- 

erwerb neben  der  Landwirtschaft  vor  allem  im 
Winter  betrieben. 

Die  Schuhwarenherstellung,  die  insgesamt 
8415  Hausindustrielle  zählte,  hat  ihre  Haupt- 

herstellungsorte in  Brüssel  und  Umgegend,  in 
Iseghem  und  Umgegend,  in  Louvain,  Berve, 
Verviers,  Binche.  Die  hausindustrielle  Bevölke- 

rung gliedert  sich  in  Schuhmacher,  die  die 
Schuhe  für  Rechnung  eines  Geschäftes  herstellen, 
und  in  solche  Hausindustrielle,  die  an  eine  Fabrik 
angegliedert,  lediglich  Teilarbeit  herstellen,  also 
Stepper,     Stepperinnen,     Garniererinnen     von 

Schuhen  usw.  Die  hausindustriell  betriebene 

Schuhwarenherstellung  zeigte  bisher  keine  aus- 
gesprochene Tendenz  zu  einem  Rückgang,  wenn 

sie  auch  stellenweise  (vgl.  Genart:  Les  industries 
de  la  confection  de  vetements  pour  hommes  et 
de  la  cordonnerie  ä  Binche)  von  dem  ge- 

schlossenen Großbetrieb  hart  bedrängt  wird. 
Die  Herstellung  von  Männerkleidern,  die 

7174  Hausindustrielle  beschäftigt,  findet  sich 
vor  allem  in  Brüssel  und  Binche  verbreitet,  die 
Herstellung  von  Frauenkleidern,  die  3047  Haus- 

industrielle beschäftigt,  hat  ihren  Sitz  gleich- 
falls vor  allem  in  Brüssel  und  in  Courtrai.  In 

der  Herstellung  von  Kleidern  ist  die  hausindu- 
strielle Arbeitsorganisation,  soweit  die  vor- 

handenen Monographien  Auskunft  geben,  nicht 
bedroht  von  einer  anderen  Arbeitsorganisation, 
sie  ist  im  Gegenteil  noch  weiter  entwicklungs- 

fähig. Eine  sehr  eingehende  Darstellung  der 
Löhne  der  in  der  Herrenkleiderherstellung  be- 

schäftigten Arbeitskräfte  findet  sich  im  IX.  Bd. 
der  erwähnten  Monographien. 

Die  Waffenindustrie,  soweit  sie  hausindu- 
striell  betrieben  wird,  hat  ihren  Sitz  in  Lüttich 
und  in  den  zahlreichen  benachbarten  Gemeinden. 
Die  hausindustrielle  Organisation  mußte  im 
Lauf  der  letzten  Jahrzehnte  immer  mehr  vor- 

dem geschlossenen  maschinellen  Großbetrieb 
zurückweichen. 

7.  Rußland.  Es  gibt  für  die  Zeit  vor  dem  Kriege 
zahlreiche  Ziffernangaben  über  die  Verbreitung 
der  Hausindustrie  in  Rußland,  doch  sind  die 
meisten  unzuverlässig.  Im  Sommer  des  Jahres 
1899  sind  Erhebungen  veranstaltet  worden,  die 
mehr  Vertrauen  verdienen.  Die  wichtigsten 
Ergebnisse  sind:  die  Gesamtzahl  der  Kustari 
wird  auf  1 1/2  Mill.,  der  Wert  ihrer  Produkte 
auf  300  Mill.  Rubel  jährlich  geschätzt.  Für 
die  einzelnen  Gouvernements  lagen  folgende 
Zahlen  vor: 

Moskau:  190000  Hausindustrielle,  75  Mill. 
Rubel  Wert  der  Jahresproduktion.  Haupt- 

zweige sind  Seiden-  und  teilweise  Baumwoll- 
weberei mit  20  Mill.  Rubel  Produktionswert, 

ferner  Tischlerei,  Töpferwaren,  Lederwaren, 
Hornwaren. 

Twer:  gegen  150000  Hausindustrielle  mit 
25  Mill.  Rubel  Jahresproduktion  (Schuhmacherei, Holzbearbeitung). 

Nishni-Nowgorod:  60000  Ilausindustrielle 
mit  15  Mill.  Rubel  Jahresproduktion  (grobe 
Waren  aus  Metall,  verschiedene  Kurzwaren). 

Tula:  40000  Hausindustrielle  mit  20  Mill. 
Rubel  Produktionswert  (Kurzwaren,  Geschirr, 
Waffen,  Ackergeräte). 

Perm:  über  100000  mit  18  Mill.  Rubel 
Jahresproduktion  (Eisenbereitung,  Töpferei, 
Filzschuhwerk). 

Wjatna:  gegen  80000  mit  12  Mill.  Rubel 
Produktionswert  (Holz-  und  Lederverarbeitung, 
Filzschuhwerk). 

Ueber  das  Wesen  und  den  Entwicklungs- 
gang der  russischen  Hausindustrie  ist  erst  durch 

die  wertvollen  Untersuchungen  Tugan-Bara- 
nowskis  volles  Licht  verbreitet. 

Es  sind  in  Rußland  zwei  Typen  von  Haus- 
industrien verbreitet:  diejenigen,  die  langsam, 

organisch  aus  den  bäuerlichen  Hausgewerben 
bzw.  Hausierhandwerken  hervorgewachsen,  und 
diejenigen,  die  in  Anlehnung  an  oder  in  Kon- 

kurrenz gegen  die  kapitalistische  Fabrikindustrie 
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entstanden  sind.  Zu  ersterer  gehören  u.  a.  das 
Flechten  von  Bastschuhen,  das  Filzwalken, 
das  Weben  von  dicker  Leinwand  und  Tuch, 

die  Böttcherei,  die  Herstellung  von  Holzpro- 
dukten, die  Kürschnerei,  die  Pelzmacherei  u.  a. 

Ihre  Entstehung  reicht  in  das  17.  und  18.  Jahrh. 
zurück.  Diejenigen  Zweige  der  Hausindustrie, 
die  erst  mit  dem  Auftreten  des  Kapitalismus 
entstanden  sind,  sind  vornehmlich  die  Baum- 

woll-  und  Seidenweberei,  die  „Patronen"- 
industrie,  die  Handschuhmacherei,  Posamen- 
tiererei  u.  a.  Die  Zeit  ihrer  Entstehung  fällt 
meist  erst  in  das  19.  Jahrh.,  und  wie  oben 
S.  182  schon  erwähnt  wurde,  geht  ihnen  vielfach 
eine  Periode  des  geschlossenen  Manufaktur- 

betriebes vorauf.  Wie  beispielsweise  die  groß- 
betriebliche Organisation  in  der  Baumwoll- 

industrie in  den  1830er  und  1840er  Jahren  der 

hausindustriellen  Organisation  weichen  muß, 
lehren  folgende  interessante  Ziffern: 

Zahl  der  Fabrik- 
arbeiter in  Daum- 

wollwebereien 

Einfuhr  von  Baum- 
wolle und  Baum- 

wollgarn nach 
Rußland 

in  Tausend  Pud 

1836 
1852 
1857 

94  751 
Si454 

75517 

865 

r.960 
2765 

Nach  Meinung  unseres  Gewährsmanns  sind 
die  Hausindustrien  kapitalistischen  Ursprungs 
nach  Zahl  und  Produktionswert  viel  bedeutender 
als  die  alten  Kustargewerbe  volkstümlicher 
Herkunft  aus  dem  Hausgewerbe.  Er  schätzt 
z.  B.  die  Zahl  der  in  diesen  alten  Hausindustrien 

im  Gouvernement  Moskau  beschäftigten  Per- 
sonen auf  30000,  d.  h.  nur  etwa  25%  aller 

Kustaris  daselbst. 

In  den  letzten  Jahren  beginnt  nun  aber 
■die  russische  Hausindustrie  beider  Linien  stark 
vor  der  Konkurrenz  der  Fabrikindustrie  zurück- 

zuweichen, ja  manchenorts  in  einen  raschen 
Prozeß  der  Auflösung  einzutreten.  Insbesondere 
gilt  dies  für  den  wichtigen  Zweig  der  Baum- 

wollindustrie. In  dieser  betrug  die  Zahl  der 
Arbeiter  in  den  50  Gouvernements  des  euro- 

päischen Rußland: 

im 
Jahre 

1866 
1879 

1894-95 

kn  geschlossenen 
Großbetrieben 

(Fabrikindustrie) 

94566 162  691 

242051 

in  Kustarwerk- 
stätten 

(Hausindustrie) 

66  17S 

50152 

20475 

Andere  Gewerbe,  wie  namentlich  einige 
Zweige  der  Metall-  und  Holzverarbeitung,  wo 
die  Technik  gleich  schnelle  Fortschritte  gemacht 
hat,  halten  sich  noch  etwas  länger  in  der  Sphäre 
der  Hausindustrie.  Aber  das  sind  doch  nur 

Unterschiede  im  Tempo:  die  Richtung  der 
Gesamtentwicklung  ist  Ueberführung  der  haus- 
industriell-bodenständigen  in  die  großbetrieblieh- 
lokalisierte  Industrieorganisation. 

Die  gegenwärtige  Lage  der  Hausindustrie 
zur  Zeit  der  Sowjetherrschaft  ist  vollkommen 
ungeklärt. 

8.  England.  Die  Geschichte  der  englischen 
Hausindustrie  (domestic  System,  home  work, 
out  work;  der  englische  Name  für  Verleger  ist 
Manufacturer)  ist  eine  ebenso  große  und  rühm- 

liche, wie  ihre  heutige  Bedeutung,  wenigstens 
für  alle  schon  im  Banne  des  fabrikmäßigen 
Betriebes  stehenden  Gewerbserzeugnisse  gering 
ist.  England  hat  den  Uebergang  zu  dem  Manu- 

faktur- und  Fabriksystem  eben  in  einer  Reihe 
wichtiger  Industriezweige  (Textilindustrie!)  heute 
schon  vollzogen,  die  in  den  übrigen  europäischen 
Staaten  die»  hausindustrielle  Betriebsform  noch 
immer  weiter  schleppen.  Was  an  bedeutenden 
Hausindustrien  heutigentags  noch  in  England 
existiert,  sind  im  wesentlichen  solche  Gewerbs- 

zweige, welche  in  neuester  Zeit  erst  den  Wand- 
lungsprozeß vom  Handwerk  zum  Kapitalismus 

vollziehen,  also  namentlich  die  großen  Beklei- 
dungsgewerbe, vor  allem  die  Schneiderei,  Schuh- 

macherei usw..  in  denen  das  sog.  Sweating- 
system  eine  Rolle  spielt.  Leider  fehlen  auch  füi 
England  zuverlässige  zahlenmäßige  Angaben 
über  den  Umfang  der  Hausindustrie.  Der 
Zensus  vom  Jahre  1901  hat  für  England  und 
Wales  die  Gruppe  working  at  home  besonders 
gezählt.  Hierunter  fallen  zunächst  die,  welche  zu 
Hause  auf  fremde  Rechnung  allein  oder  mit  den 
Familienmitgliedern  arbeiten,  ferner  aber  auch 
solche  Personen,  welche  zu  Hause  auf  ihre 
eigene  Rechnung  arbeiten,  also  Handwerker. 
Nicht  enthalten  sind  die  Hausindustriellen,  die 
mit  Gehilfen,  die  nicht  Familienmitglieder  sind, 
arbeiten.  Eine  Zusammenstellung  der  Working 

at  home  in  England  und  Wales  (die  Zusammen- 
stellung ist  dem  Bericht  des  i.  J.  1907  einge- 

setzten Komitees  entnommen,  das  über  die  Ar- 
beitsbedingungen in  den  hausindustriellen  Ge- 

werben usw.  Bericht  zu  erstatten  hatte)  ergibt 

folgendes  Bild: 

rewerbe 

Textilindustrie  .  .  . 
Schreibfedern  .  .  .  . 
Kabel,  Ketten  .  .  . 
Schlösser,       Drücker, 

Schlüssel   
Filzschuhe   
Schneiderei   

Andere  Bekleidung     . 
Schirme  usw   
Künstliche  Blumen  . 

Papierdüten  und 
Schachteln    .... 

Bürsten  usw   
Andere  Industrien  .    . 

Working  at  home 

mann- 

lich 

4  538 

1 

769 

460 

97 

29  130 

55  288 

873 

140 

273 

929 65  739 

158  243 

weib- 

lich 

zu- 

sammen 19  373 

13 

1  015 

14 

359 
24817 228  264 947 

542 

1  677 

1831 10385 

239H 

14 

1  784 

480 
456 

53  947 283  552 

1822 680 

1  950 

2  760 76  124 

289237(447480 

Aus  diesen  Zahlen  —  nicht  enthalten  sind 
darin  die  Zahlen  für  Schottland  und  Irland  — 
geht  auf  alle  Fälle  die  hohe  Bedeutung  hervor, 
die  den  Bekleidungsindustrien  zukommt.  Weitere 
Anhaltspunkte  liefern  die  Berichte  der  englischen 
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Medizinalbeamten  über  die  Heimarbeit.  Das 

englische  Fabrik-  und  Werkstättengesetz  schreibt 
im  §  132  vor,  daß  jeder  Medizinalbeamte  (vgl. 
dazu  und  für  das  folgende  den  Aufsatz  im 
RArbBl.,  Februarhaft  1911  über  „Die  Berichte 
der  englischen  Medizinalbeamten  über  Heim- 

arbeit im  Jahre  1908")  in  seinem  Jahresbericht 
an  den  Bezirksrat  besonders  über  die  Werk- 

stätten und  Arbeitsplätze  Mitteilungen  macht, 
und  diesen  Bericht  dem  Staatssekretär  des 

Ministeriums  des  Innern  (Home  Office)  ein- 
sendet.   Das  Ministerium  der  Lokalverwaltungen 

(Local  Government  Board),  dem  die  Medizinal- 
beamten unterstehen,  verschickt  seinerseits  all- 

jährlich für  den  statistischen  Teil  dieser  Berichte 
an  seine  Beamten  bestimmte  Vordrucke,  auf  denen 
auch  Angaben  über  Hausindustrie  zu  machen 
sind.  Die  nachfolgenden  Zahlen  der  Haus- 

industriellen sind  aus  der  vom  Ministerium  des 
Innern  für  1908  veröffentlichten  Zusammen- 

stellung dieser  Berichte  (vgl.  Summary  of  Reports 
by  Local  Authorities  in  respect  of  Workshops, 
Outwork  etc.  in  the  year  1908  — Cd  5110.  London, 
1910.)  berechnet. 

England und 
Wales Schott- land 

76698 

2641 

264 

3  46i 

52 

513 

93i 

189 

291 

435 
830 12 

207 

1 

2 

643 

36 

1  196 

2  33o 

47 

3<> 

1  296 2 

16S 
82 

M 1  513 
1 

434 9 
1  146 

21 
80 

216 

420 

Irland 

Vereinigte 

Königreiche 
zusammen 

1908       I       1907 

Bekleidung: 
1.  Herstellen  usw   
2.  Reinigen  und  Waschen  . 

Spitzen,  Spitzenvorhänge,  Tüll 
Künstliche  Blumen   
Netze  (keine  Drahtnetze)      .    . 
Säcke       
Möbel  und  Polstermöbel   .    .    . 
Pelzarbeiten   
Federnauslesen   
Schirme  usw   
Wollkämmereien   

Papierdüten,  Pappschachteln   . 
Korbflechtereien   
Bürstenmacherei        
Tennisschläger  und  Bälle  .  .  . 
Spielsachen  aus  Stoff  usw.  .  . 
Herstellen  von  Feilen    .    .    .    . 
Galvanisierung   
Seile  und  Ketten   
Anker  und  Enterhaken     .    .    . 
Pferdegeschirre   
Schlösser,  Drücker,  Schlüssel  . 
Erbsenauslesen   

Alle  Industrien  insgesamt     .   . 

4S38 
5 

28 

84177 

264 

3  521 

518 

1  148 

726 

864 

208 
2 

683 

1  200 

2388 

37 

1  320 

168 

96 

1  513 

451 

1  146 
21 

82 

219 

420 

93  939 

308 
5  402 

317 
945 

521 

979 

152 
1 621 

1656 
2  636 

40 

1  271 

144 

68 

1  937 

1  849 

853 

8 

219 

428 

92  778 

3438 

4956 

101  172 

114  294 

Diese  Zahlen  geben  keineswegs  die  gesamte 
Hausindustrie  wieder.  Zahlreiche  Beschäftigungs- 

arten sind  überhaupt  nicht  erfaßt,  in  vielen 
Fällen  sind  von  den  Verlegern  als  Hausindustrielle 
Zwischenmeister  angegeben  worden,  so  daß  die 
im  Dienst  der  Zwischenmeister  stehenden,  oft 
sehr  zahlreichen  Hausindustriellen  der  Aufnahme 
entgingen.  Vielfach  wurde,  wo  in  Wirklichkeit 
die  ganze  Familie  arbeitete,  nur  der  Arbeiter 
angegeben,  der  mit  dem  Verleger  in  regelmäßigem 
Verkehr  steht.  Die  Uebersicht  selbst  zeigt  die 
überragende  Bedeutung,  die  der  Bekleidungs- 

industrie zukommt;  sie  weist  ferner  auf  einen 
Rückgang  der  Hausindustriellen  vom  Jahre  1907 
zum  Jahre  1908  hin,  an  dem  in  erster  Linie 
die  Bekleidungsindustrie  beteiligt  ist. 

Für  nähere  Auskünfte  ist  man  auf  die  En- 
queten über  das  Sweatingsystein  und  vor  allem 

auf  die  i.  J.  1907  und  1908  veröffentlichten  Be- 
richte desSelectCommittee,  das  eingesetzt  wurde, 

um  die  Arbeitsbedingungen  in  den  hausindu- 
striellen Gewerben  zu  untersuchen,  angewiesen. 

Diese  Berichte,  insbesondere  die  vom  Jahre 
1908,  enthalten  zahlreiche  Mitteilungen  und 
zahlenmäßige    Belege    über    Art,     Verbreitung 

und  Arbeitsorganisation  der  Hausindustriezweige. 
Die  Berichte  sind  bisher  nur  teilweise  (z.  B. 
von  Brodnitz)  bearbeitet  worden.  Danach  kom- 

men für  die  Schneiderei  vor  allem  London, 
Leeds  sowie  die  ländlichen  Bezirke  um  Bristol 
und  Colchester  als  Hausindustriezentren  in 
Betracht.  Dabei  ist  in  London  die  Arbeits- 

organisation der  Hausindustriellen  ähnlich  wie 
in  großen  Teilen  der  Berliner  Herrenkonfektion; 
die  Arbeit  wird  in  dem  Betrieb  des  Unternehmers 

zugeschnitten,  dann  den  Zwisc'henmeistern  (Con- tractors)  übergeben,  welche  die  Herstellung  des 
Stücks  Hausindustriellen  übertragen.  Ebenso 
wird  in  Bristol  und  Colchester  die  vollständige 
Herstellung  der  Arbeit  den  ländlichen  Haus- 

industriellen in  den  umliegenden  Ortschaften 
ausgegeben;  die  Vermittlung  zwischen  Verleger 
und  Hausindustriellen  geschieht  entweder 
wiederum  durch  Zwischenmeister  oder  durch 
Angestellte  der  Verleger.  In  Leeds  wird  die 
Arbeit  in  Fabriken  hergestellt,  den  Haus- 

industriellen ist  lediglich  das  Fertigmachen 
(finishing)  der  bereits  genähten  Arbeit  über- 

lassen. Neben  der  Kleiderherstellung  spielt 
die  Wäschekonfektion  und  Weißnäherei  wiederum 



Hausindustrie 
203 

in  London,  dann  aber  vor  allem  in  IrlaDd  (ins- 
besondere in  Derry)  eine  große  Rolle.  Eine  große 

Ausdehnung  nimmt  ferner  die  in  der  Uebersicht 
nicht  enthaltene  hausindustriell  betriebene 
Schuhmacherei  ein;  als  Mittelpunkte  kommen 
in  Betracht:  London,  Leeds,  Bristol  und  Lei- 
cester,  das  vor  allem  in  die  umliegenden  Ort- 

schaften Arbeit  ausgibt.  Ganz  analog  wie  in 
Deutschland  liegen  die  Verhältnisse  in  England 
für  die  Möbeltischlerei.  Sie  befindet  sich  in 
einem  Uebergangsstadium,  das  außerordentlich 
viel  Nuancen  der  Abhängigkeit  des  weiland 
Handwerksmeisters  vom  Kapital  aufweist.  So 
ist  beispielsweise  die  Londoner  Tischlerei  im 
wesentlichen  wie  die  Berliner  organisiert.  Im 
übrigen  gilt  immer  noch,  was  bereits  in  der 
zweiten  Auflage  gesagt  wurde:  eine  gründliche 
Bearbeitung  der  Entwicklung  der  dortigen 
Hausindustrie  bis  in  die  Neuzeit  wäre  mit 
großer  Freude  zu  begrüßen. 

Gesetzgebung.  Aus  der  englischen  Heim- 
arbeitgesetzgebung soll  die  Mindestlohngesetz- 

gebung  besonders  behandelt  werden.  Die  Be- 
stimmungen über  Mindestlöhne  finden  sich  in 

dem  grundlegenden  Gesetz  betreffend  Lohn- 
ämter, das  am  l./I.  1910  in  Kraft  trat.  Das 

Gesetz  fand  zunächst  Anwendung  auf:  1.  Er- 
zeugung von  fertigen  Kleidern  und  Kunden- 

schneiderei;    2.     Erzeugung     von     Schachteln; 
3.  Erzeugung  von  Maschinenspitzen  und  Netzen; 
4.  Kettenschmiederei.  Das  Handelsministerium 
ist  ermächtigt,  das  Gesetz  auch  auf  andere 
Gewerbezweige  auszudehnen,  wenn  in  diesen 
außergewöhnlich  niedrige  Löhne  bestehen.  Von 
dieser  Ermächtigung  wurde  vor  dem  Krieg 
Gebrauch  gemacht  für  1.  Zuckerbäckerei  und 
Nahrungsmittelkonservierung;  2.  Hemden- 

herstellung; 3.  Herstellung  von  Hohl  waren  aus 
Eisen-,  Stahl-  und  Weißblech;  4.  Leinen-  und 
Baumwollstickerei.  Die  vorläufigen  Erlasse 
wurden  durch  das  Gesetz  vom  15./VIII.  1913 
bestätigt.  Für  jedes  Gewerbe  kann  das  Handels- 

ministerium ein  oder  mehrere  Lohnämter  er- 
richten. Die  Lohnärater  sind  aus  einer  gleichen 

Anzahl  von  Vertretern  der  Arbeitgeber  und  der 
Arbeitnehmer  und  außerdem  aus  einer  Anzahl 
von  angestellten  Mitgliedern  zusammengesetzt. 
Die  Arbeitgeber-  und  Arbeitnehmervertretci 
werden  entweder  von  den  beteiligten  Interessen- 

gruppen gewählt  oder  von  der  Regierung  er- 
nannt. Das  Handelsministerium  bestimmt  aus 

der  Reihe  der  Mitglieder  den  Vorsitzenden  und 
den  Schriftführer  des  Lohnamts.  Die  Aufgabe 
der  Lohnämter  ist,  Mindestzeitlohnsätze  und 
Mindeststücklohnsätze  für  die  Fabriken,  das 
Handwerk  und  die  Heimarbeiter  festzusetzen. 
Das  Lohnamt  kann  Distriktslohnkommissionen 
einrichten  und  diese  zur  Berichterstattung  und 
Antragstellung  auffordern.  Was  das  Verfahren 
angeht,  so  muß  das  Lohnamt  zunächst  die 
beabsichtigten  Lohnsätze  veröffentlichen  und 
danach  alle  Einwendungen  prüfen,  die  binnen 
3  Monaten  dagegen  erhoben  werden.  Dann  gelten 
die  Lohnsätze  mit  begrenzter  Wirksamkeit. 
Nach  6  Monaten  sind  die  Löhne  durch  Ver- 

ordnung des  Handelsministeriums  rechtsver- 
bindlich oder  die  Regelung  wird  aufgehoben. 

Die  Uebertretung  eines  rechtsverbindlichen 
Mindestlohnsatzes  ist  strafbar.  Während  des 
Kriegs  wurden  in  England  und  Irland  neue 
Lohnämter  gebildet. 

9.  Vereinigte  Staaten  von  Amerika. 
In  den  U.  S.  A.  ist  von  irgendwelcher  Bedeutung 
nur  jene  Spezies  von  Hausindustrien,  die  wir 

als  „moderne"  bezeichnet  haben.  Mag  auch 
eine  Reihe  von  Industrien,  in  denen  wir  heute 
die  hausindustrielle  Betriebsform  noch  immer 
mitschleppen,  auch  in  den  Ver.  Staaten  in  ihrer 
Kindheitsperiode  verlagsmäßig  organisiert  ge- 

wesen sein:  sobald  die  Technik  eine  produktivere 
Verwendung  der  Arbeitskraft  ermöglichte,  mußte 
drüben  unweigerlich  die  rückständige  Form 
ihr  weichen.  Dafür  sorgte  der  infolge  immer 
vorhandenen  Unterangebots  von  Arbeitskräften 
stets  hohe  Preis  der  Arbeitskraft.  Erst  als  in 
neuerer  Zeit  der  Strom  der  Einwanderer  niedrig 
ster  Qualität  immer  mehr  anschwoll,  ward  die 
Zeit  für  hausindustrielle  Betriebsweise  auch  in 
den  U.  S.  A.  erfüllt  und  wir  vernehmen  von 
zahlreichen  modernen  Hausindustrien  zum  Teil 
neuesten  Datums.  Sie  fassen  Boden  naturgemäß 
zunächst  in  den  größeren  Städten  des  Landes. 
Die  wichtigsten  Zweige  dieser  Hausindustrie 
sind  die  Anfertigung  von  Zigarren,  Börsen, 
Federn,  künstlichen  Blumen,  vor  allem  aber 
Kleidern.  Die  hausindustrielle  Konfektion, 

ebenfalls  unter  dem  Namen  „Sweatingsystem" 
populär  geworden,  hat  in  den  Städten  der  Ver. 
Staaten,  namentlich  seit  den  1880er  Jahren 
einen  ganz  enormen  Aufschwung  genommen. 
Es  ist  von  besonderem  Interesse,  wie  oben  schon 
hervorgehoben  wurde,  daß  die  hausindustrielle 
Organisationsform  die  schon  in  der  Entwicklung 
begriffene  Fabrikorganisation  vielerorts  ver- 

drängt hat,  dank  eben  vor  allem  dem  Zu- 
strömen  jener   eingewanderten   Arbeitermassen. 

Die  Ausdehnung  der  hausindustriellen  Be- 
triebsweise in  den  U.  S.  A.  läßt  sich  nicht  mit 

Bestimmtheit  angeben,  da  der  Zensus  der  Ver. 
Staaten  bisher  noch  nicht  die  Hausindustriellen 
gesondert  gezählt  hat.  Ebenso  enthalten  die 
Veröffentlichungen  des  Arbeitsamtes  der  Ve:. 
Staaten  bisher  noch  keinerlei  statistische  An- 

gaben über  diesen  Gegenstand.  Der  vom  Arbeits- 
amt seit  dem  Jahr  1910  in  19  Bänden  heraus- 

gegebene „Bericht  über  die  Lohnarbeit  von 

Frauen  und  Kindern  in  den  Vereinigten  Staaten" 
enthält  nur  gelegentlich  Untersuchungen  über 
die  Heimarbeit.  Insbesondere  behandelt  ein 
Kapitel  des  zweiten  Bandes  die  Heimarbeit 
in  der  Bekleidungsindustrie.  Diese  Sonder- 

erhebung befaßt  sich  mit  der  Heimarbeit  (Fertig- 
stellung von  Röcken,  Hosen  und  Westen)  in 

den  Städten  Chicago,  Rochester,  New  York, 
Philadelphia,  Baltimore.  Nähere  Einzelheiten 
insbesondere  über  die  methodische  Seite  der 
Erhebung  finden  sich  in  den  von  der  ehemaligen 
Abteilung  für  Arbeiterstatistik  herausgegebenen 
Bsiträgen  zur  Arbeiterstatistik  Nr.  12:  Gebiete 
und  Methoden  der  amtlichen  Arbeitsstatistik 
in  den  wichtigsten  Industriestaaten.  Berlin  1913, 
S.  438  ff. 

Ueber  die  Entstehung  und  Ausbreitung  der 
Hausindustrie  in  den  Vereinigten  Staaten  finden 
sich  einige  bemerkenswerte  Ausführungen  bei 

Dora  Lande  (Beitrag  zu  Wilbrandts:  Arbeite- rinnenschutz und  Heimarbeit,  Jena  1906).  Um 

1873  setzte  die  große  Einwanderung  von  unga- 
rischen, österreichischen  und  deutschen  Juden 

nach  dem  Staate  New  York  ein,  unter  denen 

sich  zahlreiche  gelernte  Schneider  befanden. 
Anfangs  wurden  sie  von  deutschen  Schneidern 
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beschäftigt,  die  nach  Land6  die  ersten  gewesen 
sein  sollen,  die  zugeschnittene  Röcke,  Bein- 

kleider und  Westen  in  ihre  Behausung  nahmen, 
um  sie  dort  in  Gemeinschaft  mit  ihren  Kindern 
und  Frauen  anzufertigen  mit  Arbeitszerlegung 
in  Heften,  Maschinennähen  und  Fertigmachen 
mit  der  Hand.  Bald  aber  gewannen  die  Juden 
die  Oberhand  und  gründeten  eigene  Zwischen- 

meisterwerkstätten. Die  Zahl  der  Zwischen- 
meister vermehrte  sich  mit  der  Zeit  durch  das 

Hinzukommen  russischer  und  polnischer  Juden 
sowie  englischer  Zwischenmeister.  In  diesem 
Zusammenhang  sind  ferner  die  italienischen  Ein- 

wanderer zu  erwähnen,  die,  insbesondere  die 
Frauen,  für  die  Familien  und  Zwischemneister- 
werkstätten  das  Fertigmachen  der  Kleidungs- 

stücke mit  der  Hand  in  ihrer  eigenen  Wohnung 
übernahmen.  Infolge  der  Konkurrenz  der 
Zwischenmeister  untereinander  vereinigten,  wie 
Lande  ausführt,  die  Zwischenmeister,  die  oft 
ganz  gute  Werkstätten  hatten,  allmählich  den 
Arbeitsraum  mit  ihren  engen,  ungesunden 
Wohnungen  in  den  Hinterhäusern  der  Slums, 
um  Miete  zu  sparen.  Um  den  daraus  entstehenden 
Gefahren  für  die  Gesundheit  zu  begegnen, 
wurden  bereits  i.  J.  1892  dem  Fabrikgesetz  die 
ersten  Spezialgesetze  für  Hausindustrie  ein- 

verleibt. Die  Herstellung  von  14  Artikeln,  meist 
der  Bekleidungs-  und  Zigarrenindustrie  ange- 

hörend, sollte  in  Mietshäusern  und  Wohnräumen 
nur  unmittelbaren  Familienangehörigen  gestattet 
sein.  Werkstätten,  in  denen  fremde  Hilfskräfte 
arbeiteten,  wurden  ganz  aus  Wohnhäusern 
verbannt,  außerdem  war  der  Betrieb  einer 
solchen  Werkstätte  an  das  Erfordernis  eines 
Erlaubnisscheines  geknüpft.  In  den  folgenden 
Jahren  klagen  die  Fabrikinspektoren  darüber, 
daß  die  Familienbetriebe,  die  von  der  Bei- 

bringung eines  Erlaubnisscheines  befreit  waren, 
stark  zugenommen  hätten  und  in  ihnen  völlig 
unhaltbare  sanitäre  und  sittliche  Zustände  be- 

ständen. Erst  1891)  wurden  die  Familienbetriebe 
einem  besonderen  Heimwerkstättengesetz  unter- 

worfen, dessen  Hauptbestimmung  dahin  geht, 
daß  kein  Zimmer  in  einem  Miets-  oder  Wohn- 

haus zur  Anfertigung  von  Bekleidungsgegen- 
ständen irgendwelcher  Art  und  von  Zigarren 

benutzt  werden  darf,  ohne  daß  vorher  durch 
die  Familie  oder  ein  Mitglied  derselben  ein 
Erlaubnisschein  von  der  Fabrikinspektion  ein- 

geholt worden  ist.  Bevor  ein  Erlaubnisschein 
gewährt  wird,  müssen  die  Räume  durch  die 
Inspektion  besichtigt  werden;  er  wird  über- 

haupt nicht  gewährt,  wenn  die  Familie  nur 
einen  einzigen  Raum  bewohnt.  Diese  Bestim- 

mung trifft  außer  den  Familienwerkstätten 
auch  den  Kundenschneider  mit  fremden  Hilfs- 

kräften, vor  allem  aber  die  vereinzelt  arbeitende 
Heimarbeiterin.  Einen  gewissen  Ueberblick 
über  die  zahlenmäßige  Bedeutung  der  Haus- 

industrie im  Staate  New  York  gibt  die  Zahl 
der  Betrieb«',  die  am  30./IX.  1901  mit  Er- 

laubnisschein bestanden;  es  waren  im  ganzen 
28787  hausindustrielle  Betriebe  mit  72636  Ar- 

beitern, darunter  43215  oder  61,2%  weiblichen 
Geschlechts.  Der  Bekleidungsindustrie  gehörten 
an  62390  Arbeiter,  der  Zigarrenindustrie  5556 
Arbeiter,  zehn  verschiedenen  kleinen  Haus- 

industrien 4690  Arbeiter.  Die  große  Mehrzahl 
der  Betriebe  befand  sich  in  Wohnungen,  näm- 

lich 23487  mit  39625  Arbeitern  (82,6%  weib- 

lichen Geschlechts);  reguläre  Werkstätten 
wurden  5300  gezählt  mit  33011  Arbeitern 
(V3  weiblichen  Geschlechts).  Von  den  28787 
hausindustriellen  Arbeitsstätten  befanden  sich 
20046  mit  50381  Arbeitern  (57,5  %  weiblichen 
Geschlechts)  in  New  York  City.  Das  nächste 
Jahr  brachte  für  den  Staat  New  York  eine  Zu- 

nahme der  Heimbetriebe  und  regulären  Werk- 
stätten. 

Eine  große  Verbreitung  hat  die  Haus- 
industrie im  Staate  Illinois,  insbesondere  in 

seiner  Hauptstadt  Chicago,  erlangt;  auch  hier 
kommt  in  erster  Linie  die  Bekleidungsindustrie 
in  Betracht.  Neuere  Angaben  hierüber  fehlen 
jedoch.  Auch  Dora  Lande  stützt  sich  im  wesent- 

lichen auf  die  Angaben  von  Florence  Kelley. 
Diese  berichtet  über  die  Entstehung  der  haus- 

industriellen  Konfektion  in   Chicago   folgendes. 
Chicago  hat  sich  zum  Hauptsitz  der  ameri- 

kanischen Konfektion  entwickelt,  die  sich  in 

24  riesigen  Engros-  und  einer  Menge  anderer 
Häuser  konzentriert.  Nach  einer  Schätzung  der 
Florence  Kelley  liefert  Chicago  mindestens  für 
18  von  den  44  Staaten  der  Union  die  fertigen 
Kleider.  Die  verhältnismäßig  geringe  Menge 
fertiger  Kleider,  die  in  Chicago  vor  dem  Jahre 
1885  hergestellt  wurde  (die  Hauptmasse  der 
Bekleidung  wurde  entweder  noch  von  Kunden- 
maßschneidern  angefertigt  oder  importiert), 
war  das  Produkt  einzelner  Fabriken,  die  haupt- 

sächlich Mädchen  als  Maschinenarbeiterinnen  be- 
schäftigten  und  die  wenige  Arbeiterinnen  hatten, 
die  nicht  englisch  sprachen.  Die  Mädchen  ver- 

dienten wöchentlich  4  —  16  $,  im  Durchschnitt 
während  der  Saison  10  $.  Eine  Aenderung 
trat  ein.  als  die  russischen  Juden  und  Böhmen 

sich  ansiedelten.  Diese  kannten  den  Dampf- 
betrieb nicht,  waren  aber  andererseits  bereit, 

ihre  eigene  Arbeitskraft  in  weitgehender  Weise 
ausnützen  zu  lassen.  Den  Fabrikarbeiterinnen 
erwuchs  in  diesen  elenden,  verlotterten  Massen 
eine  vernichtende  Konkurrenz.  Die  Arbeitszeit 

wurde  ausgedehnt,  die  Löhne  fielen,  eine  Ver- 
ständigung mit  dem  fremdsprachigen  Gesindel 

war  nicht  möglich.  So  blieb  den  Mädchen  nichts 
anderes  übrig,  als  selbst  in  die  verschlechterten 
Arbeitsbedingungen  zu  willigen  oder  das  Ge- 

werbe aufzugeben.  Letzteres  war  die  Regel. 
Die  Fabrik  verschwand.  Die  Schwitzwerkstatt 
hatte  sie  verdrängt  und  behauptete  in  Zukunft 
allein  das  Feld. 

(Jiiellen  und  Literatur:  fn  den  beiden  ersten 
Auflagen  dieses  Ildir.  d.  >S7.  wurde  eine  sehr  um- 

fangreiche Bibliographie  von  etwa  700  Schriften 
über  die  Hausindustrie  </em  Aufsätze  hinzu- 

gefügt. Die  Wiederholung  erübrigt  sich.  Denn 
wir  besitzen  jetzt  eine  allgemeine,  im  amtlichen 
Auftrags  (vom  belgischen  Arbeitsamt)  angefertigte 
Bibliographie  der  ll.-l.,  in  die,  wie  die  Ver- 

fasser im  Vorwort  bemerken,  die  Bibliographie 
(in.*  der  .'.  Aufl.  dieses  Hdw.  d.  St.  aufgenommen 
wcrd&n  zst.  Es  ist  du:  Eitkagraphze  /.  .v/ 
rale  des  industries  ä  domicilc.  Supplement  a,  la 
PubUcation:  Les  industries  ä  domicile  en  Bei- 

gigue.    Bruxeles  1908,  gr.  8°,  301p. 
Zur  Ergänzung  seien  diejenigen  Veröffent- 

lichungen über  die  Hausindustrie  hinzugefügt, 
die  seit  drin  Jahre  1908  erschienen  sind  und  in 

der  Bibliographie  generale  keine  Aufnahme  '/''- 
finden  haben. 
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Deutschland:  It.  Meerwarth,  Neuere 
Literatur  und  Gesetzgebung  auf  dem  Gebiet  der 
Hausindustrie  und  Heimarbeit  im  Archiv  für 
Söziahoissensclwft  und  Sozialpolitik,  Bd.  XVIII, 

Heft  1,  S.  278— 332  (die  in  dieser  Uebersicht 
besprochenen  Schriften  sind  nicht  besonders 

aufgezählt).  —  Kaiserliches  st, itixti.se/ies  Amt: 
Statistik  des  Deutschen  Reichs.  Textbände  der 

Berufs-  und  Betriebszählung  1907,  Bd.  211  u. 

Bd.  '  2S0J221.  —  H.  Rouff,  La  question du  trarail  ä  domicile  en  Allemagne  (These), 

Paris  1908.  —  A.  Schmidt,  G.  Dyrenfurth, 

A.  Salonion,  Heimarbeit  und  Lohnfrage  (Schrif- 
ten des  stand  ige  n  .  I  usse/i  usses  zur  Förderung 

der  Arbeiterinneninteressen),  Jena  190S.  —  P. 
Arndt,  Die  Heimarbeit  im  rhein.-mainischen 

Wirtschaftsgebiet,  denn  1909  (1),  um  (II),  V.U.: 
(III,  l),  1914  (HI,  -)■  —  F-  C-  Biermann, 
Schutsbestimmungen  für  die  Hdusarbeiter  der 

Hausindustrie.  (36.  Vollversammlung  des  Deut- 
schen Handelstages),  1910.  —  W.  Kiirth,  Dir 

huusiitdiixtrielle    Fabrikation    kleinerer    musikal. 

Instrumente  im  Vogtlantle  und  in  Obcrba  gern , 

Leipzig  1910.  —  L.  M.  Becker,  Die  Heim- 
irefierei    im    irestl leiten    Yttgelsbe.rg,    Würzburg  1910. 

—    G.    Meyer,     Die    Spielwarenindustrie     im 
sächsischen  Erzgebirge,  Leipzig  1911.  —  Deut- 

scher Heimarbeitertag  in  Berlin  1  '.  Januar  1911. 
Protokoll  der  Verhandlungen,  Berlin  1911.  — 
Eingabe  der  Handelskammer  für  Oberfranken 
an  den  Reichstag  betr.  die  dortige  Hausindustrie, 

Bayreuth  1911.  — E.  Westenberg  er,  Die  Holz- 
SpÜ  I  int  reut  ntl  ttsl  rie       im      sächsischen       Er\tjelli  rtje 

unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Haus- 
industrie,    Leipzig    1911.    —    Georg    Urban, 

2.  Denkschrift  zur  Lage  der  Lausitzer  Weberei- 
Hausindustrie  unter  besonderer  Berücksichtigung 

der  zu  ihrer  Verbesserung  gegründeten  Handweber- 
genossenschaft i Sehirt  idnitz),  1911.  —  Else 

Ludern.  Heimarbeitfragen  in  Deutschland. 

(IL  /'triebt  an  die  ,, Internat.  Vereinig,  f.  ge- 
setzt. Arbeiter  schütz"),  Berlin  IUI.'.  —  Erhard 

Schmidt,  Fdbrikbetrieb  und  Heimarbeit  in  der 

d,  titschen  Konfektionsindustrie,  Stuttgart  101..'.  — 
F.  Sternthal,  Die  Heimarbeit  in  der  Dresdener 

Zigarettenindustrie,  München-Leipzig  1912.  — 
Tn:r/:;:lt.<ehc  II  /•  isc/it.fisfr.:;:'.')/,  herausgsg  z. 
Dr.    Stapff,    Heft   //.      Das   Hansa cbeitst/ese/z     und 

diethür.  Industrie,  Weimar  1912. — K.  Gaebel, 
Die  Heimarbeit,  Jena  1913.  —  E.  E.  Gold- 

sehmidt, Heimarbeit.  Ihre  Entstehung  und 
Ausartung,  München  im.;.  —  II.  Koch,  Die 

deutsche  Hausindustrie,  .'.'.  Aufl.,  M.-Gladbach 
1913.  —  W.  Kobelt,  Heimatkunde  und  Heim- 

arbeit, Frankfurt  a.  31.,  o.  .1.  (1913?).  Beiträge 
zur  Arbeiterstatistik  Nr.  12:  Gebiete  und  Me- 

thoden der  amtlichen  Arbeitsstatistik  in  den 

wichtigsten  Industriestaaten.  Bearbeitet  im 

Kaiserl.  Statistischen  Amte  (Abteilung  für  Ar- 
beiterstatistik), Berlin  1913;  insbesondere  Ab- 

schnitt VII:  Statistik  der  Heimarbeit.  —  M. 

Boesehel,  Die  reichsrecht!,  L'egclung  des  Haus- 
arbeitswesens,  msbes.  inbezug  auf  Preußen.  (Diss.), 

Greifswald  191j.  —  W.  Hanauer,  Die  hygien. 
Verhältnisse  der  Heimarbeiter  im  rhein.-main. 

Wirtschaftsgebiet,  Jena  1914-  —  A.  Siquet, 
Der  Hausarbeiter.  Die  gesetzt.  Bestimmungen 

usw.,  Karlsruhe  1914-  —  J~.  Werner,  Haus- 
arbeitsgesetz vom  20.IXII.  1911  und  Heimarbeit  im 

sächs.  Erzgebirge,  Leipzig  1914-  —  A.  Lauer, 
Landwirtschaft  und   Heimarbeit    in  Deutschland. 

(Diss.),  Tübingen  1915.  —  IL  Ungar,  Die 
Frauenheimarbeit  in  Cöln.  (Diss.),  Bonn  1915.  — 
H.  Lippert,  Die  Heimarbeit  in  der  deutschen 

Schuhindustrie.  (Diss.),  Offenbach  a.  31.  1916.  — 
K.  Gaebel  und  r.  Schulz,  Die  Heimarbeit  im 

Krittle,  Berlin  1917.  —  Auskunftstelle  für  Heim- 
arbeitreform: Denkschrift  über  tlie  Versicherang 

der  Hausgewerbetreibenden,  Berlin  1918.  — 
Friedrich  Kästner,  Die  oberfränkische  Hand- 

weberei, 1918.  —  W.  Haenger,  Die  Musikinstru- 
mentenindustrie, Tübingen  1019.  —  Dr.  Hans 

Michel,  Die  hausindustrielle  Weberei  Deutschlands 

(Entwicklung,    luge    und  Zukunft),   Jena  1921.  — 
Ferner  ist  auf  zahlreiche  Artikel  hinzuweisen,  die 
im    Ii  i  i  c  h  s  -  A  r  b  e  i  /  s  blatt    Über  IIa  itsindustrie 

und  Hausindustriegesetzgeliung  erschienen  sind. 
Endlich  sind  eine  Reihe  von  Ausgaben  des 

II  tt  ti  s  a  r  Ii  e  i  I  s  g  c  s  e  /  z  e  s  com  20. / XII.  1911  an- 
zuführen, so  rou  Hühner  (Dresden  1912),  Neu- 

kamp    (Tübingen.     191.',),    Eohmer   (München  1912), 
c.  Schmidt  (Berlin  1912),  v.  Schulz  und  Magulm 
(Berlin   1912). 
Frankreich:  Ministere  du  Trarail  et  de 

la  Precoi/ance  sociale.  Office  tlu  Trarail.  — 

Eiit/uete   sttr  le  trarail  ä  domicile  thins  I'  i  ntlnstcii 
de  Im  lingerie,  5  Bde.,  Paris  1907—1911.  — 
Enquete  sur  le  trarail  d  domicile  dans  VindusVrie 

de  la  fleur  artificielle,  Paris  1913.  —  Enquete 
sttr   le   trarail   d  thnnicile   dans   I' iutlustrie    tle    Itt 
chaussure,  Paris  1914.  —  M,  Lemozin,  Tra- 

rail ft  domicile  et  relhvement  du  salaire  feminin. 

Reims  1908.  —  Hon  relle,  Hygiene  des  locaux 

habites  par  des   ouvriers  tracailla.nl  ä    domicile. 

Compte  centin  du  III  e  Cougres  tl' assai nissenient 
et  de  stilulirite  tle  I' huhituliun ,  (Paris  6.  bis 

IO.JXI.  1909),  Paris  1909.  —  Comte  d'Hausson- 
Ville,    Le    trarail   tles  femmes    ft    domicile,     Paris 
1909.  —  Aug.  Ponton,  Etüde,  sur  le  travail 
ft  domicile  dans  la  bonneterie  tle  soie  des  Ce- 

reunes,  Montpellier    1909.    —    Conseil   superieur 
tlu  Trarail  (Session  tle  1910).  Salaire  minimiim 

juuir  les  ouvrieres  d  domicile  (Rapport  de  31. 

Honore),  Paris  1910.  —  -1.  Blanchet,  Note 
sur  le  trarail  ft  domicile,  Paris  1910.  —  Georges 

M4ny,  Et  lutte  conire  le  sweating-system, 
Paris   19/a.   —  Derselbe,   Le  trarail  ft   domicile. 

Ses  miseres  —  /es  remet/es  (Si/stemes  et  faits  so- 

cialer), Paris  1910.  —  P.  Boyaval,  la  lutte 

contre  le  Sweating- System.  (Sw.-S.,  Remedes, 
E.rem /tles,  Projets  de  loi,  Bibliographie),  Paris 

loil.  —  L.  Lavastre,  Dentellieres  et  dentelles 

du  Puy,  Le  Pui/  1911.  —  Association    nationale 
fraueaise  /ituir  la  protection  leg, tle  des  tru ea illeurs: 
Le  ininimitm  tle  salaire  dans  V iutlustrie  ä  do- 

micile, Paris  im.'.  —  It.  Broda,  Comment  <<» 
pourrtiit  diminuer  la  misere  des  ouvriers  en 

chamlire,  Paris  im.'.  -  J.  La  Combe  de 

Yilliers,   Necessiti  d'une   reglementation    faule 
du    trarail   ft    tltanicile.      Reiints   o.    .1 .    (1913 f).    — 

G.    Martin,    Le    tissage    tlu    ruban    ä    domicile 

dans  les  eam/iagues  du  Velay,  Paris  1913.  — 
Neojiville,  I.u  rfrite  sur  les  travaux  a  domicile, 

Tarbes  1913.  —  31.  Saugnier,  Contre  1,  Swea- 

ting-Sijstem,  Paris  1913.  —  >T.  Krebs.  Heim- 
arbeit nntl  Gesetzgebung  in  Frankreich,  Stuttgart 

1914-  —  E.  et  F.  J.  Combat,  Le  trarail  tles 
femmes   1)     domicile,     1914  — 19V,.       Teiles    officiels 

'.  .  .  et  finde  generale  sur  les  sah, ins  femmins, 
Paris  1910. 

Belgien:    Ministere     de  l'iudustrir    et    du 
trarail.       Office    du    trarail.  Les    Industries    ä 
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domicile  en  Beigigue.  Vol.  X.  Etüde  statistiqiu 

des  familles  ouvrieres,  Bruxelles  1909.  — ■  A. 
Julin,  Les  Industries  ä  domicile  en  Bclgique 
vis-a-vis  de  la  concurrence  etranghre  (M.  VIII 
des  publications  du  comite  beige  pour  leprogres 

de  la  rSgulation  du  travail),  Liege  1908.  — 
Exposition  internationale  et  universelle  de 

Bruxelles  1910.  L'exposition  du  travail  ä 
dtrmicile.  Doeuments-Monographies-Statisi/iques, 
Bruxelles  1911.  —  P.  Verhaegen,  Travail  ä 
domicile   et  sweating-system,  Bruxelles  1912. 
Niederlande:  Onderzoekingen  naar  de 

toestanden  in  de  Nederlandsche  Huisindustrie. 

Uitgegeven  voor  rekening  van  het  Departement 
von  Landbouw,  Nijverheid  en  Handel.  Deel  I. 
Voedings-  en  GenotmMdelen,  1911.  Deel  II. 
(Verschied.  Ind.),  1912.  Deel  III.  TextieUn- 
dustrie-Kleediug  en  Rei nigi ng,  1914,  'sGraven- 
hage.  —  Direktie  van  den  Arbeid.  Gedwongen 
Winkt -I  in  -ring  in  de  TabaJcsnijverheid  en  eenige 

andere  Bedrijfstakken,   'sGravenhage  1914. 
Schweiz :  Statistisches  Bureau  des  eidgen. 

Departements  des  Innern.  Die  Hausindustrie 
in  der  Schweiz.  Auszug  aus  den  Ergebnissen 
der  eidgen.  Betriebszählung  vom  9.JVIII.  1905, 

Hern  1909.  —  E.  ThiirkanJ',  Verlag  u.  Heim- 
arbeit in  der  Basler  Seidenbandindustrie,  Stutt- 

gart 1909.  —  P.  Gross,  Die  Hausarbeit  im 
Kanton  St.  (fallen.  Statistik  des  Kantons  St. 

Gallen,  XXV.  Heß,  Bern  1909.  —  A.  Pfleg- 
hart,  Bericht  über  die  schweizerischen  Haus- 

industrien, deren  Produkte  auf  dem  Weltmarkt 
mit  den  Erzeugnissen  anderer  Länder  konkur- 

rieren, Bern  1908.  —  E.  Ryser,  L'industrie 
horlogere,  Zürich  1909.  —  E.  Näf,  Die  aargau- 

ische Hausindustrie,  Bern  lnoo.  —  B.  Irinhof, 
Die  Handseidenweberei  in  der  Innerschireis, 
Luzern  1909.  —  J.  Beck,  Die  schweizerische 
Hausindustrie.  Ihre  soziale  und  wirtschaftliche 
Lage  Kommissionsverlag  der  Buchhandlung  des 
Schweiz,  (h'iitlirereins  1909.  A,  et  II.  M.  de 
Miiday,  Enquete  sur  le  travail ä  domicile  che:  les 
bijoiitiers    tili    Clinton    de  Geneve,   Geuive   1910.   — 
Jakob  Lorenz,   l>ie  volkswirtsch.  und  sozialen 

Verhältnisse  in  der  Schweiz-.  Heimarbeit,  Zürich 
1911  (vorher  -in  ließen  1910—1911).  —  Schweize- 

risches Arbeitersekretariat.  Die  Heimarbeit,  in 

der  appenzell ischen  Weberei,  Zürich  1911.  — 
M.  rollet,  Le  travail  ä  domicile  dam  l'hor- 
lögerie  suisse  et  ses  industries  annexes,  Berne 
1912.  —  A.  M.  Richter  et  A.  de  Mdday, 

Les  resultats  de  l'e.eposition  internationale  du 
travail  a  domicile  ä  G  euere,  Neuchdtel  1912.  — 
Statistik  der  Stadt  Zürich,  Nr.  18.  Die  Haus- 

industrie in  der  Stadt  Zürich  in  den  Jahren 

1900  und  l'><>.-,,  Zürich  1912.  -  -  Dr.  Clara 

H'irth,  Die  Kinderheimarbeit,  in  der  aargau- 
ischen     Tabakindustrie,       Wurzburg      1912.     — 

H.   A.    Gärtner,    Die  Hausindustrie    im  engeren 
Bemer    Oberland.      Kritik    ihrer    Entwicklung 
und      ihre      Sanierung      USW.,       Hern       191S.      — 
Schweizer  statistische  Mitteilungen,   Jahrg.  1919, 
Heß    ..'.       Die   Hausindustrie    in    ihr  Sehirei:   uae/i 
der   Volkszählung   von   1910,   Hern  1919. 
Länder  der  ehemalig  österreichisch- 

tingarischen  Monarchie :  K.  k.  Anstaltfür 
Frauen-Hausindustrie.  Die  staatl.  Aktion  zur 

Forderung  der  Frauen-Hausindustrie  in,  Oester- 
reieh,  Wien  1910.  —  Graf  Christoph  Mie- 
voszoirski,    Warstaty  familijne.    Praca   kobiet  i 

dzieci.  (I'auiili'i  iiiierkstäfteu,       Krauen-        und 

Kinderarbeit),  Teschen  1910.  —  L.  Gai'gas. 
Tkactwo  damowe  w  Galicyi,  Krakau  1910.  — 
H.  Schönwiese,  Die  Holz-  u.  Spielwarenhaus- 
industrie  in  der  Viechtau  bei  Gmunden,  Gmun- 
den  1911.  —  Oesterreich.  Gcsellsch.  f.  Arbeiter- 

schutz. Dr.  Else  Gronbach:  Gutachten  zum  Ent- 

wurf eines  Gesetzes  betr.  die  Regelung  der  Ar- 
beitsrerhältuisse  in  der  Heimarbeit  der  Kleider-, 

Schuh-  und   Wäschewarenerzeugung,    Wien  1912. 
—  X.  k.  Handelsministerium.  Arbeitsstatist. 
Amt.  Verhandlungen  d.  stand.  Arbeitsbeirats 
über  d.  Entwurf  eines  Gesetzes  betr.  die  Regelung 
der  Arbeitsverhältnisse  in  der  Heimarbeit,  Wien 

1913.  —  «/".  Blau,  Böhmerwälder  Hausindustrie 
und  Volkskunst.  Teil  1:  Wald- und  Holzarbeit, 

Prag  1917.  —  E.  Ferenczi,  Die  Hausindustrie 
in  Ungarn  und  die  Budapester  Heimarbeit 
(Schriften  der  ungarischen  Vereinigung  für  ge- 

setzlichen   Arbeiterschutz,    3.    Heß),    Jena   1908. 
Großbritannien  und  Irland:  Report 

from  the  sehet  committee  on  home  work,  together 
With    the   jiriiceediugs   of  the    cnmmittee.      Minute» 

of  evidence  and  appendix,  London  1908.  — 
J.  Samuelson,  The  lament  of  the  Sweater, 
London  190S.  —  Constanee  Smith,  Tlie  case 

for  wages  boards,  London  1908.  —  ('.  Meyer 
and  Ct.  Black,  Mähers  of  our  clothes.  A  case. 
for  trade  boards,  London  1909.  —  G.  Brodnits, 
Betriebskonzentration  und  Kleinbetrieb  in  der 
englischen  Industrie,  in  Jb.  f.  Xat.,  III. 

Folge,  37.  Bd.,  S.  51ff.  und  14Sff.  —  Reichs- 
arbeitsblatt, Februarheft  1911,  Die  Berichts  der 

englischen  Medizinalbeamten  über  Heimarbeit 
i.  J.  1908.  —  Th.  Wright,  Sweated  Labour 
and  the   Trade  Boards  Act.    2.  ed.    London  1913. 

—  Board  of  Agriculture  for  Scotland.  Home 
Industries  in  the  lligldands  and  Islands. 
(Cottage  Tweed  Industry,  SheÜand  Hosiery, 
Laee-Maliug,  Wicker-Work  and  Basket-Making, 
usw.),  London  1914.  —  W.  N.  Willis,  White 
Slaves  of  Toil:  How  Women  and,  Children  are. 
sweated,  London  1914-  — ■  V.  de  Vesselitsky, 
The  Home-Worker  and  her  Outlook.  A  de- 
scriptive  study  of  tailoresses  and  boxmakers, 
London  1916. 

Italien:  studi  economicogiuridici  pubUcati 

per  cura  della  facoltd  di  giurisprudenza.  L'in- 
dustria  a  domiciUo,  di  Federico  Chessa,  CagUari 

1910.  —  A,  Schiavi,  Saggio  di  un'  inchiesta sul  lavoro  a  domicilii!  in  Milano  c  resoconto 

della    discussione    nel    „Musen     Sociale",    Torino 
1911.  —  Associazione  internazionale  per  la  pro- 
tezione  legale  dei  lavoratori.  Sezione  italiana. 
II  lavoro  a  domiciUo  per  le  forniture  militari 

in  Roma  (A.  Ranelletti),  Roma  1912.  — 
F.  Marconcini,  L'industria  domestica  salariata 
nei  rapporti  interni  ed  internazionali,  Torino 
1914-  —  P,  C.  Hinaudo,  Documenti  riassun- 
tivi  circa  il  lavoro  a  domiciUo  in  Italia, 
Borna  1914- 
Spanien:  A.  Castroviejo  y  P.  Sangro 

y  Itos  de  Olano,  El  trabajo  a  domiciUo 
en  Espana.  Asociaeiön  internacional  para  la 
proteccion  legal  de  los  trabajadorcs.  Seccion 
espanola,  Madrid  1908.  —  Dr.  Amanda  Castro- 

viejo, Los  l'omites  de  salarios  en  cl  trabajo  d, 
domiciUo.  (Memoria,  presentada  d  la  Asociaeiön 
Internacional,  en  cumplimiento  de  los  acuerdos 

de  la  Asamblea  de  Lugano),  Madrid  1911.  — 
Asociaeiön  internacional  para  la  proteccion 
legal   de   los   trabajadores.     Seeeioii  espanola.     La 
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reglementacion  del  trabajo  a  domicilio  cn 

Espana,  (A.  C'astroviejo),  Madrid  1912.  — 
E.  O.  Raduü,  Necessitat  d'atendre  l'aspecte 
mSdic-higk'nic  del  treball  a  domicili,  Barcelona 
1917.  —  Preparacion  de  un  proyecto  de  ley 
sobre  el  trabajo  a  domicilio,  Madrid  191S. 
Schweden:  31.  Marcus,  Anteckningar 

tili  frägan  om  hemarbetets  eller  hemindustriens 
regiering  genom  lag.  Enligi  uppdrag  af  kungl. 
Yrkesfarekommitten,  Stockholm  1900. 
Norwegen:  Norsk  Forening  for  Socialt 

Arbeide.  Lemningsraad  for  Hjemmeindustrien 
(Solnerdal),  Kristiania  1912.  —  Norsk  Forening 
for  Socialt  Arbeide,  Bergens  Avdeling.  Beretming 
angaaendf.  Hjemmearbeids-Utstilhdngen  i 
Bergen  191..',  Bergen  1912.  —  Departemente  for 
Sociale  Saker,  Handel  Industri  og  Fiskeri. 
Utkast  til  loa  om  industriell  hjemmearbeide  med 
motiver,  indstilling  ander  2tl  de  Oktober  1912. 
Eri.it  ian  in    101.',. 
Dänemark:  Statens  StaMstiske  Bureau,  Sta- 

tistiske  medddelser,  l!ae/:/:e,  .;./.  Uind,  1  Haefie. 
Hjemmeindustrien  iHavedstaden,  Köln  nhavn  1909. 

Finnland:  Föreni/ngen  fb'r  arbetarskydd 
och  socialfö'rsäkring  i  Finland.  Det  industriella 
hemarbetet  (Vera   Hjelt),  Helsingfors  1918. 

Vereinigte  Staaten  ran  Amerika: 

R.  Latter,  Sweated  Ldbour  (Pref.  by  the  lli- 
shop   of  IIn/1),    Müwaukee,    1918.  Massachu- 

setts.    Bureau    of    StatisticS.       ludustri'd      lhaue 
Work  in  Massachusetts  (The  Remlts  of  an  Tn- 
quiry  usw.),  Boston  101/,.  —  Board  af  Labor  and 
Industries.  Licensed  Wbrkers  in  Industrial 

Home  Work  in  Massachusetts;  Analysis  of  Cur- 
rent  Records,  usw.  (Indust/rial  Bull.  Nr.  4)> 

Boston  1915.  —  J.  Goldmark,  Tenement 
Home  Work  and  the  Courts,  New  York  1916. 

—  R.  31.  Tryon,  Household  ifanufactures  in 

the'  United  States  1640—1860;  a  Study  im  Tn- 
dustrial  History,   Chicago  1917. 

Walter  Schiff,  Der  Arbeiterschutz  der  Welt. 
(Arch.f.S.,  Ergemzungsheft  XVI),  Tübingen  1920. 

Werner  Sombart  u.  Rudolf  Meerwarfh. 

Hauslebensversicherung 
s.  Yersicherungszweige,  kleinere. 

Hauspflege. 

Im  Gegensatz  zur  Krankenpflege  und 
Wochenpflege  bezeichnet  Hauspflege  die  Ver- 

sorgung des  Haushalts  während  einer  Zeit, 
wo  die  Hausfrau  durch  Krankheit  oder 
Wochenbett  verhindert  ist,  ihr  Haus  selbst 
in  Ordnung  zu  halten.  Wo  die  Familie  aus 
eigenen  Mitteln  eine  solche  Hilfe  nicht  ein- 

stellen konnte,  stellten  wohltätige  Frauen- 
vereine u.  dgl.  schon  lange  in  einzelnen 

Fällen  Pflegerinnen  für  den  Haushalt,  Haus- 
pflegerinnen, einfache  Frauen,  die  ohne 

besondere    Ausbildung   für   diese    Tätigkeit 

geeignet  waren.  Oft  sind  sie  dann  Gehil- 
finnen der  Gemeindeschwester  oder  manch- 

mal auch  Kranken-  oder  Wochenpflegerin 
und  Haushaltspflegerin  in  einer  Person.  In 
den  achtziger  Jahren  des  vorigen  Jahrh. 
wird  diese  Fürsorge  planmäßig  vom 
badischen  Frauenverein  auf  dem  Lande 
eingeführt.  Nach  allerlei  mißglückten  Ver- 

suchen entsteht  1893  der  erste  Hauspflege- 
verein  in  Frankfurt  a.  M.,  dem  nach  und 
nach  eine  Anzahl  ähnlicher  Vereine  in  an- 

deren Städten  folgten,  während  die  Hauspflege 
meist  an  andere  Fürsorgevereine,  vereinzelt 
auch  an  Armenämter  angegliedert  wurde, 
so  daß  Einrichtungen  dieser  oder  jener  Art 
in  etwa  100  Städten  bestehen.  Sie  schlössen 

sich  1908  zum  „Verband  der  Hauspflege" 
zusammen.  Ähnliche  Einrichtungen  finden 
sich  auch  neuerdings  in  England,  Frankreich, 
Holland,  der  Schweiz.  Die  Hauspflege  er- 

faßte nicht  nur  bedürftige  Familien,  die  etwa 
schon  vom  Annenamt  unterstützt  wurden, 
das  dann  auch  oft  die  Kosten  der  Hauspflege 
übernahm,  sondern  auch  Familien,  die  diese 
eine  Ausgabe  nicht,  oder  doch  nicht  allein 
bestreiten  konnten.  Es  lag  nahe  sowohl 
Zuschüsse  von  diesen  zu  verlangen,  als  auch 
sie  auf  dem  Wege  der  Versicherung  zu 
Kassen  zusammenschließen,  damit  sie  selbst 
Träger  dieser  Fürsorge  würden.  Doch  haben 
diese  Kassen  keinen  großen  Erfolg  gehabt. 

Die  schwierigen  Verhältnisse  in  und  nach 
dem  Kriege  haben  die  Vereine  gezwungen, 
große  Zuschüsse  der  städtischen  Verwaltungen 
anzunehmen;  in  einigen  Städten  wurden  sie 
ganz  vom  Wohlfahrtsamt  übernommen  oder 
doch  ihnen  nur  die  Pflegerinnenermittlung 
überlassen,  während  die  Stadt  das  ganze 
Rechnungswesen  übernahm.  Nach  der  einen 
Seite  erstrebt  man  die  Gewährung  von  Haus- 

pflege in  die  Pflichtleistungen  der  Kranken- 
kassen aufzunehmen;  nach  der  anderen  Seite 

suchen  manche  Vereine  die  Hauspflege  dem 
Mittelstand  dienstbar  zu  machen  teils  in 

Form  von  Hauspflegekassen,  teils  durch  Ver- 
mittlung von  Hauspflegerinnen  gegen  volles 

Entgelt. 
Literatur:   v.   Holländer,   in  d.  Sehr.  d.  D.    V. 

f.  Armenpflege,  Heft  55,  1901.  —  Häuser  n. 
I>üttmann,  Ebenda  Heft  44,  1899.  —  Maatr 
Flesch,  Die  Hauspflege,  1901.  —  Hanna 
Hellinger,  Die.  „Sozialisierung  der  Haus- 

pflege" u.  „Hauspflege  u.  Mittelstand"  in  d.  Z. 
f.  d.  Armenwesen,  19:21  H.  9.  —  Dieselbe- 
Dissertation  Frankfurt  a.  M.,  1920. 

Klumkcr. 

Häusersteuer 
s.  Gebäudesteuer. 
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Haxthausen,    August    Freiherr   von, 
geb.  am  3. /IL  1792  zu  Bökendorf  in  Westfalen, 
gest.  am  31./XII.  1866  in  Hannover,  studierte 
in  Göttingen,  bereiste  im  Auftrage  der  preußi- 

schen Regierung  1829—38  Preußen  zur  Er- 
forschung der  preußischen  Agrarverhältnisse  und 

1843—44  im  Auftrage  des  Kaisers  Nikolaus 
Rußland  zur  Erforschung  der  russischen  Agrar- 
verhältnisse. 

1847  und  1848  Mitglied  des  preußischen  ver- 
einigten Landtages  und  später  auf  kurze  Zeit 

auch  der  ersten  preußischen  Kammer. 
Haxthausen  veröffentlichte  von  staatswissen- 

schaftlichen Schriften  in  Buchform: 

Ueber  die  Agrarverfassung  in  den  Fürsten- 
tümern Paderborn  und  Corvey  und  deren  Kon- 

flikte in  der  gegenwärtigen  Zeit  nebst  Vor- 
schlägen, die  den  Grund  und  Boden  belastenden 

Rechte  und  Verbindlichkeiten  daselbst  auszu- 
lösen, Berlin  1829  (führt  auch  den  Nebentitel: 

Ueber  die  Agrarverfassung  in  Norddeutschland 
und  deren  Konflikte  in  gegenwärtiger  Zeit, 
Teil  I,  Bd.  1).  —  Die  ländliche  Verfassung 
in  den  einzelnen  Provinzen  der  preußischen 
Monarchie,  Bd.  I,  auch  unter  dem  Titel:  Die 
ländliche  Verfassung  in  den  Provinzen  Ost-  und 
Westpreußen,  Königsberg  1839.  (Dies  ist  der 
einzige  von  Haxthausen  veröffentlichte  Band 
des  projektierten  großen  Enquetewerkes;  der 
22  Jahre  später  erschienene  Fortsetzungs- 

band führt  den  Titel:  Die  ländliche  Verfassung 
in  den  einzelnen  Provinzen  der  preußischen 
Monarchie.  Fortgesetzt  im  amtlichen  Auftrage 
von  Alex.  Padberg,  Bd.  II:  Die  ländliche  Ver- 

fassung in  der  Provinz  Pommern,  Stettin  1861.) 
—  Ueber  den  Ursprung  und  die  Grundlagen 
der  Verfassung  in  den  ehemals  slawischen  Län- 

dern Deutschlands  im  allgemeinen  und  des 
Herzogtums  Pommern  im  besonderen,  Berlin 
1842.  —  Studien  über  die  inneren  Zustände, 
das  Volksleben  und  insbesondere  die  ländlichen 
Einrichtungen  Rußlands,  3  Bände,  Hannover 
und  Berlin  1847—52;  dasselbe  in  französischer 
Uebersetzung,  ebd.  1848—53;  dasselbe,  englische 
Uebersetzung  1856.  —  Die  Kriegsmacht  Ruß- 

lands in  ihrer  historischen,  statistischen,  ethno- 
graphischen und  politischen  Beziehung,  Berlin 

1852  (Sonderabdruck  aus  Bd.  III  der  Studien 
über  Rußland);  dasselbe  französisch,  ebd.  1853. 
—  Transkaukasia.  Andeutungen  über  das  Fa- 

milien- und  Gemeindeleben  und  die  sozialen 
Verhältnisse  einiger  Völker  zwischen  dem 
Schwarzen  und  Kaspischen  Meere.  Reiseerinne- 

rungen und  gesammelte  Notizen,  2  Bde.,  Leipzig 
1856;  1.  Ausg.  1854  in  englischer  Sprache.  — 
De  l'abolition  par  voie  legislative  du  partage egal  et  temporaire  des  terres  dans  les  communes 

russes,  Paris  1858.  —  Die  ländliche  Verfassung- 
Rußlands,  ihre  Entwicklung  und  Feststellung 
in  der  Gesetzgebung  von  1861,  Leipzig  1866. 

Haxthausen  war  der  Herausgeber  des  Wer- 
kes: Das  konstitutionelle  Prinzip,  seine  geschicht- 
liche Entwicklung  und  seine  Wechselwirkungen 

mit  den  politischen  und  sozialen  Verhältnissen 
der  Staaten  und  Völker,  2  Teile,  Leipzig  1864 
(Inhalt:  Teil  I:  Die  Repräsentativverfassungen 
mit  Volkswahlen  von  K.  Biedermann;  Teil  II: 
Vier  Abhandlungen  über  das  konstitutionelle 
Prinzip  von  J.  Held,  R.  Gneist,  G.  Waitz  und 

W.   Kosegarten);   dasselbe,   Teil  II  in  französi- 
scher Uebersetzung,  ebd.  1865. 

Vgl.  über  Haxthausen:  Franz  Ludwig  Au- 
gust Maria  Frh.  v.  Haxthausen.  Ein  Versuch 

von  Freundeshand,  Hannover  1868  (als  Manu- 
skript gedruckt;  Verf.  ist  Ludwig  v.  d.  Osten). 

—  Alle.  Deutsche  Biographie,  Bd.  XI,  Leipzig 
1880.  "  Meitzcl. 

Hebammenwesen. 
1.  Das  Hebammen wesen  im  Deutschen  Reiche 

und  in  seinen  Einzelländern,  a)  Allgemeines, 
b)  Vor-  und  Ausbildung;  Prüfungszeugnis  und 
Fortbildung,  c)  Berufsausübung;  Pflichten  und 
Rechte  der  Hebammen,  Gebühren,  Versorgung 
bei  Krankheit,  Invalidität  und  Alter,  d)  Beauf- 

sichtigung und  Entziehung  des  Prüfungszeug- 
nisses, e)  Standesorganisationen.  2.  Das  Heb- 

ammenwesen in  außerdeutschen  Ländern. 

1.  Das  Hebammenwesen  im  Deutschen 
Reiche  und  in  seinen  Einzelländern. 

a)  Allgemeines.  Die  Versorgung  der  Be- 
völkerung mit  einer  ausreichenden  Anzahl 

tüchtiger  Hebammen  liegt  nicht  nur  im 
Interesse  der  ihrer  Entbindung  entgegen- 

sehenden Frauen  und  ihrer  neugeborenen 
Kinder,  sondern  vor  allem  auch  im  Interesse 
des  ganzen  Staates,  da  sonst  sein  Nachwuchs 
im  hohen  Grade  gefährdet  ist.  Die  Heb- 

ammen sollen  aber  nicht  bloß  Beistand  bei 

der  Geburt  leisten,  sondern  auch  den  Frauen 
sowohl  vor,  als  nach  ihrer  Entbindung  mit 
Rat  und  Tat  zur  Seite  stehen  und  die  Er- 

nährung der  Säuglinge  überwachen.  Auf- 
gabe des  Staates  ist  es  deshalb,  dafür 

zu  sorgen,  daß  ihre  Vor-,  Aus-  und  Fort- 
bildung den  an  ihren  Beruf  zu  stellenden 

Anforderungen  entspricht,  unbefugte  und 
unfähige  Personen  von  der  Ausübung  dieses 
Berufes  ferngehalten  werden,  eine  genügende 
Anzahl  von  Hebammen  vorhanden  und 
angemessen  über  das  Land  verteilt  ist, 
ihre  Tätigkeit  entsprechend  geregelt  und 
überwacht  wird,  und  daß  für  ihre  finanzielle 
Sicherstellung,  auch  im  Falle  von  Krankheit, 

Alter  und  Invalidität  hinreichend  gesorgt  ist1). 
Im  Deutschen  Reich  ist  das  Heb- 

ammenwesen auch  jetzt  noch  in  der  Haupt- 
sache der  Landesgesetzgebung  überlassen, 

obwohl  von  den  beteiligten  Kreisen,  nament- 
lich von  den  Aerzten  und  Hebammen  mit 

>)  Erst  verhältnismäßig  spät  ist  man  in  den 
einzelnen  Kulturstaaten  dazu  übergegangen, 
bestimmte  Vorschriften  über  die  Ausbildung 
und  Tätigkeit  der  Hebammen  zu  erlassen  (in 
Preußen  durch  das  Medizinaledikt  vom  Jahre 
1687,  die  Hebammenordnung  vom  Jahre  1693 
und  das  Medizinaledikt  vom  Jahre  1725)  und 
Hebammenschulen  zu  errichten  (die  erste 
in  Paris  im  Hotel  Dieu  gegen  Ende  des  17.  Jahrh.; 

im  Jahre  1775  eine  solche  bei  der  Charite"  in 
Berlin). 
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Recht  seit  Jahren  eine  einheitliche  Regelung 
auf  reichsgesetzlichem  Wege  gefordert  ist. 
Einheitlich  für  das  ganze  Reich  sind  für  die 
Hebammen  nur  die  Bestimmungen  des 
Strafgesetzbuches,  der  Straf-  und  der  Zivil- 

prozeßordnung, der  Konkursordnung,  des 
Gesetzes  über  die  Beurkundung  des  Per- 

sonenstandes und  der  Gewerbeordnung,  so- 
weit sie  auf  Hebammen  Anwendung  finden. 

Wach  §  30  Abs.  2  der  GO.  bedürfen  die  Heb- 
ammen zur  Ausübung  ihres  Berufes  „eines 

Prüfungszeugnisses  der  nach  den  Landes- 
gesetzen zuständigen  Behörde",  das  ihnen 

nach  §  53  der  GO.  wieder  entzogen  werden 
kann.  Dies  Zeugnis  gilt  aber  nur  für  den- 

jenigen deutschen  Staat,  in  dem  es  erworben 
ist;  die  Hebammen  besitzen  also  kein 
freies  Niederlassungsrecht  im  ganzen 
Deutschen  Reiche  wie  die  Aerzte.  Will  eine 
Hebamme  in  einem  anderen  deutschen 
Lande  ihr  Gewerbe  ausüben,  so  muß  sie  die 
hier  für  Hebammen  vorgeschriebene  Prüfung 
nachholen,  falls  dieserhalb  nicht  zwischen 
den  beiden  betreffenden  Ländern  besondere 

Vereinbarungen  getroffen  sind  (z.  B.  zwischen 
Bayern  und  Sachsen  und  Bayern  und  Würt- 

temberg). Nur  in  den  benachbarten  Grenz- 
orten eines  anderen  deutschen  Staates 

dürfen  die  Hebammen  nach  den  Bundesrats- 
beschlüssen v.  5./V.  1887  und  3./III.  1910 

ihren  Beruf  in  gleicher  Weise  wie  in  ihrem 
Staate  ausüben,  falls  sie  die  Verwaltungs- 

vorschriften des  anderen  Staates  befolgen 
und  sich  nicht  in  diesem  dauernd  nieder- 

lassen. Dasselbe  gilt  betreffs  der  durch 
Staatsverträge  vereinbarten  gegenseitigen  Zu- 

lassung von  Hebammen  in  den  Grenz- 
bezirken von  Holland,  Belgien,  Luxemburg, 

Österreich  und  der  Schweiz. 

Während  die  Ausübung  der  Heilkunde  im 
Deutschen  Reiche  ganz  freigegeben  ist,  wird 
die  Ausübung  des  Hebammengewerbes  durch 
Frauen  ohne  Prüfungszeugnis  nach  §  147 

den  GO.  bis  zu  300  M.1)  bestraft.  Nur  den 
Männern  steht  eine  solche  auch  ohneBefähi- 
gungsnachweis  frei;  sie  dürfen  sich  aber  nicht 

„Geburtshelfer"  nennen,  da  diese  Bezeich- 
nung nur  dazu  approbierten  Personen  zu- 

steht und  ihre  Anwendung  sonst  mit  Geldstrafe 

bis  300  M.  (§  147  der  GO.)  bestraft  wird 2). 
Auch  die  nicht  gewerbsmäßige  Ausübung  des 
Hebammenberufes  ist  straflos,  wenn  sie  nicht, 
wie  in  Ost-  und  Westpreußen, durch  Polizei-V. 
ausdrücklich,  abgesehen  von  Notfällen,  ver- 

boten ist,  um  die  dort  noch  sehr  verbreitete 
sog.    Hebammenpfuscherei    zu    bekämpfen. 

In  den  meisten  deutschen  Ländern  ist 

l)  Mit  Rücksicht  auf  die  Geldentwertung  ist 
dem  Roichstage  kürzlich  ein  Entwurf  über  die 
generelle  Erhöhung  der  Geldstrafen  zugegangen. 
Danach  werden  auch  die  Geldstrafen  der  GO. 
aller  Wahrscheinlichkeit  nach  in  Kürze  nicht 
unerheblich  erhöht  werden. 

*)  Einen  gleichen  Schutz  gegenüber  der  Be- 
zeichnung „Hebamme"  kennt  die  GO.  nicht. 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften,    i.  Anfl 

den  Hebammen,  soweit  sie  für  diese  das 
Prüfungszeugnis  besitzen,  noch  das  Recht 
der  freien  Niederlassung  zugestanden, 
gleichzeitig  aber  den  Gemeinden  die  An- 

stellung von  sog.  Bezirks hebammen  durch 
Gesetz  oder  Verordnung  aufgegeben  (z.  B.  in 
Preußen1)  durch  Allg.  Vfg.  v.  6./VIII.  1883 
mit  Abänderung  v.  16./V.  1884  und  24. /IL 
1900,  in  Bayern  durch  V.  v.  4./VI.  1899 
und  Ergänzung  v.  5./IV.  1909  und  4./V.  1910, 
in  Baden  durch  V.  v.  2./1. 1902,  22./IV.  1903 
und  30./XI.  1906  usw.).  In  Württemberg, 
Oldenburg,  Braunschweig,  Bremen, 
Lübeck  und  in  den  thüringischen 
Staaten  bedürfen  die  Hebammen  zur  Nie- 

derlassung noch  einer  besonderen  Geneh- 
migung, die  von  dem  örtlichen  Bedürfnis 

abhängig  gemacht  wird;  in  Sachsen  (V.  v. 
16./XI.  1897  mit  Ergänzung  v.  20./VI.  1902 
und  6./V.  1908)  und  Anhalt  (GG.  v.  15./III. 
1883  und  25./III.  1904)  ist  man  noch  einen 
Schritt  weiter  gegangen  und  gestattet  den 
Hebammen  nur  dann  ihre  Tätigkeit  gewerbs- 

mäßig auszuüben,  wenn  sie  von  einer  Ge- 
meinde oder  von  einem  Verbände  dazu  als 

Bezirkshebamme  angestellt  sind.  Auch  der 
in  Preußen  der  verfassunggebenden  Lan- 

desversammlung (1920/21)  vorgelegte,  von 
dieser  wesentlich  abgeänderte  aber  nicht  zur 

Verabschiedung  gelangte  Entwurf  eines  Heb- 
ammengesetzes beruht  auf  dem  Grundsatz 

der  beschränkten  Niederlassungsfrei- 
heit, des  sog.  reinen  Bezirkshebammen- 

systems, deren  Einführung  auf  landes- 
gesetzlichem Wege  durchaus  zulässig  ist,  da 

die  GO.  keine  entgegenstehende  Bestim- 
mungen enthält.  In  jüngster  Zeit  haben  sich 

auch,  namentlich  in  Sachsen,  Bestrebungen 
geltend  gemacht,  das  Hebammenwesen  zu 
sozialisieren  und  den  Hebammen  die 

Stellung  von  Beamten  zu  geben;  diese  Be- 
strebungen haben  aber  vorläufig  noch  keinen 

Erfolg  gehabt. 
b)  Vor-  und  Ausbildung  der  Hebammen, 

Prüfungszeugnis,  Fortbildung.  Die  in 
dieser  Hinsicht  z.  Z.  geltenden  Vorschriften 
sind  in  den  einzelnen  deutschen  Ländern 
noch  verschieden,  wenn  auch  nicht  mehr 
in    dem    Maße    wie    früher.    Behufs  Auf- 

x)  Nach  den  zurzeit  in  Preußen  geltenden, 
oben  angeführten  Bestimmungen  sollen  die 
Kreise  das  Bezirkshebammenwesen  womöglich 
statutarisch  regeln,  bedürftigen  Kreisen  werden 
dann  noch  staatliche  Beihilfen  gewährt  (MinErl. 
v.  25./X.  1908),  wenn  sie  den  Hebammen  ein 
in  bestimmten  Zeiträumen  steigendes  Ein- 

kommen, unentgeltliche  Beschaffung  der  er- 
forderlichen Gerätschaften,  Bücher  und  Des- 

infektionsmittel, Entschädigung  bei  Teilnahme 
an  Nachprüfungen  und  Wiederholungslehrgängen 
oder  bei  unverschuldeter  vorübergehender  Ein- 

stellung der  Berufsausübung  sowie  angemessene 
Versorgung  für  den  Fall  der  Dienstunfähigkeit 
durch  Krankheit,  Unfall  oder  Alter  gewähren. 
Im  Haushalt  ist  daher  ein  bestimmter  Betrag 
eingestellt  (1921/22:  120000  M.). 

Bd.  V.  14 
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nähme  in  eine  Hebammenlehranstalt  wird 

in  bezug  auf  die  Vorbildung  und  die  son- 
stigen Eigenschaften  der  Antragstellerin  fast 

überall  verlangt:  Geburtsschein  (Alter  nicht 
unter  20  und  nicht  über  30  Jahr;  Dispens 
möglich),  behördliches  Leumundszeugnis, 
Nachweis  erfolgter  Wiederimpfuno;,  erfolg- 

reich abgeschlossene  Volksschulbildung  und 
ein  amtsärztliches  Zeugnis,  daß  die  be- 

treffende Person  noch  im  Besitz  einer  solchen 
Schulbildung  und  sowohl  in  körperlicher,  als 
geistiger  Hinsicht  zur  Ausübung  des  Heb- 

ammenberufes befähigt  ist. 
Die  Ausbildung  der  Hebammen  ge- 

schieht ausschließlich  in  Hebammenlehr- 
anstalten, deren  es  im  Deutschen  Reich  zur 

Zeit  44  gibt,  davon  24  in  Preußen,  je  4  in 
Bayern  und  Baden,  je  2  in  Sachsen  und 
Hessen  und  je  1  in  Württemberg,  Mecklen- 

burg-Schwerin, Sachsen-Weimar,  Oldenburg, 
Braunschweig,  Lippe,  Hamburg  und  Lübeck. 
Die  Anstalten  sind  abgesehen  von  einer 
kleinen  Privatanstalt  für  gebildetere  Frauen 
in  Mannheim,  sämtlich  öffentlich,  und  zwar 
entweder  staatlich  oder  kommunalständisch 

(z.  B.  in  Preußen  Provinzialanstalten,  so- 
weit sie  nicht  mit  Universitätskliniken  ver- 

bunden sind).  Die  Anstalten  verfügen  über 
1400  Plätze,  so  daß  sie  für  den  Bedarf  völlig 
ausreichen.  Die  Ausbildungszeit  beträgt 
jetzt  fast  überall  9  Monate;  in  Hamburg 
ist  sie  durch  Bek.  v.  27./V.  1920  auf  ein 
Jahr  verlängert  (in  den  letzten  3  Monaten 
haben  die  Schülerinnen  hier  nach  bestandener 
Prüfung  ihre  Kenntnisse  und  Fertigkeiten 
durch  praktische  Betätigung  zu  erweitern 
und  zu  befestigen).  Der  Unterricht  wird 
an  der  Hand  des  dafür  vorgeschriebenen 
Hebammenlehrbuchs1)  erteilt  und  ist 
teils  theoretisch,  teils  praktisch.  Nach  Ab- 

lauf der  Ausbildungszeit  hat  die  Schülerin 
eine  Prüfung  zu  bestehen,  die  überall  vor 
einer  besonderen  Kommission  unter  dem 

Vorsitz  eines  höheren  Med. -Beamten  (in 
Preußen  Reg.-  oder  Med.-Rat)  stattfindet; 
die  beiden  sonstigen  Mitglieder  dieser  Kom- 

mission sind  der  Leiter  der  Hebammenlehr- 
anstalt und  ein  Amtsarzt  oder  ein  Lehrer  an 

*)  Das  erste  deutsche  Hebamrnenlehr- 
buch  ist  schon  im  Jahre  1512  von  dem  Arzt 
Roeßlin  in  Worms,  später  in  Frankfurt  heraus- 

gegeben („Der  swangerenFrawen  und  Hebammen 

Rosegarten");  auch  die  sehr  bekannte  „Hof- 
Weh-Mutter"  Justine  Sigis mundin  in  Berlin 
hat  am  Ende  des  17.  Jahrh.  ein  solches  heraus- 

gegeben. Zurzeit  ist  in  Preußen  das  neue 
Hebammenlehrbuch  von  1920  durch  MinErl. 
v.  26./XI.  1920  eingeführt,  das  auch  in  den 
meisten  anderen  deutschen  Hebammenlehr- 

anstalten zum  Unterricht  benutzt  wird;  nur  in 
Bayern  und  Thüringen  dient  dazu  das  früher 
von  Prof.  Dr.  Schultze-Jena  herausgegebene 
und  in  Sachsen  das  von  Leopold  und 
Zweifel  verfaßte. 

der  Anstalt.  Von  dieser  Prüfungskommis- 
sion wird  auch  das  Prüfungszeugnis  ausge- 

stellt, das  überall  stempelpflichtig  ist;  des- 
gleichen erfolgt  im  Anschluß  der  Prüfung 

meist  die  Vereidigung  durch  den  Vor- 
sitzenden, wo  eine  solche  (z.  B.  in  Preußen) 

überhaupt  vorgeschrieben  ist.  Die  Kosten 
für  die  Ausbildung,  Veipf legung  in  der  An- 

stalt und  für  die  Prüfung  haben  die  Schüle- 
rinnen zu  bezahlen,  falls  sie  nicht  von  den 

Gemeinden  getragen  werden,  von  denen  sie 
als  Bezirkshebammen  angestellt  werden  sollen. 

Behufs  ständiger  Fortbildung  der  Heb- 
ammen sind  überall  nicht  nur  in  bestimmten 

Zeiträumen  zu  wiederholende  Nachprü- 
fungen (alle  1—2  Jahre)  durch  den  zu- 

ständigen Amtsarzt,  sondern  auch  Wieder- 
holungslehrgänge an  Hebammenlehranstalten 

von  verschiedener  Dauer  (1—4  Wochen)  ein- 
geführt, zu  denen  die  Hebammen  bis  zu 

einem  gewissen  Lebensalter  alle  5—10  Jahre 
unterworfen  werden.  Ebenso  haben  sich 
Hebammen  bei  länger  als  2  Jahre  dauernder 
Unterbrechung  ihrer  Berufstätigkeit  vor 
Wiederaufnahme  ihrer  Tätigkeit  einer 
solchen  Nachprüfung  zu  unterziehen  oder  an 
einem  Wiederholungskursus  teilzunehmen, 
falls  diese  ungenügend  ausfällt. 

c)  Berufsausübung,  Pflichten  und 
Rechte,  Gebühren,  Versorgung  bei  Krank- 

heit, Invalidität  und  Alter.  Die  Heb- 
ammen üben  ihren  Beruf  entweder  als 

Bezirkshebammen  oder  freitätig  aus.  Die 
Bezirkshebammen  sind  von  den  Ge- 

meinden oder  Gemeindeverbänden  für  einen 
bestimmten  Ort  oder  Bezirk  angestellt  und 
zur  Beistandsleistung  bei  allen  ihre  Hilfe  in 
Anspruch  nehmenden  Frauen  verpflichtet. 
Daher  werden  von  den  betreffenden  Ge- 

meinden die  Kosten  für  ihre  Ausbildung,  Be- 
schaffung der  erforderlichen  Gerätschaften, 

Bücher,  Desinfektionsmittel  usw.  getragen, 
vielfach  auch  die  Kosten  der  Invalidenver- 

sicherung, und  ihnen  außerdem  ein  aller- 
dings meist  noch  niedrig  bemessenes  Gehalt 

und  Ruhegehalt  gewährt.  Für  ihre  Tätigkeit 
stehen  ihnen  Gebühren  nach  der  amtlichen 

Gebührenordnung  zu,  nur  bei  armen  Fami- 
lien haben  sie  unentgeltlich  Hilfe  zu  leisten. 

Bei  Abschluß  der  Verträge,  mit  diesen  Heb- 
ammen haben  die  zuständigen  Amtsärzte 

ebenso  mitzuwirken  wie  bei  der  Abgrenzung  der 
Bezirke.  In  einzelnen  Ländern  (z.  B.  Sachsen 
und  Anhalt)  gibt  es  nur  Bezirkshebammen, 
während  sie  in  den  übrigen  Ländern  be- 

sonders in  den  ländlichen  Bezirken  ange- 
stellt sind.  In  den  Mittel-  und  Großstädten 

überwiegen  die  freitätigen  Hebammen. 
In  Preußen  sind  etwa  40%  aller  Hebammen 
freitätig  und  60%  Bezirkshebammen;  in 
Bayern,  Württemberg,  Baden  usw. 
dürfte  das  Verhältnis  ein  gleiches  sein. 

Die  Berufstätigkeit  der  Hebammen 
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ist  in  sämtlichen  deutschen  Ländern  durch 

Dienstanweisungen  (Hebammenord- 
nungen)  geregelt,  die  genaue  Bestimmungen 
über  ihre  Pflichten  und  Hechte  enthalten 
und  für  alle  Hebammen  gelten,  gleichgültig 
ob  freitätig  oder  angestellt.  Besonderer  Wert 
ist  in  diesen  Dienstanweisungen  darauf  ge- 

legt, die  Tätigkeit  der  Hebammen  möglichst 
auf  den  Beistand  bei  den  regelmäßig  ver- 

laufenden Geburten  und  Wochenbetten  zu 
beschränken  und  es  ihnen  zur  Pllicht  zu 
machen,  bei  allen  Abweichungen  rechtzeitig 
die  Hilfe  des  Arztes  in  Anspruch  zu  nehmen. 
Für  die  Hebammen  in  Preußen  ist  in  dieser 
Hinsicht  unter  dem  15./1X.  1920  eine  ganz 
neue  Dienstanweisung  erlassen: 

Danach  hat  sich  jede  Hebamme  vor  Beginn 
ihrer  Berufstätigkeit  bei  dem  zuständigen  Kreis- 

arzt persönlich  anzumelden  und  über  ihre 
Berufstätigkeit  ein  Tagebuch  eigenhändig  zu 
führen.  Uneheliche  Geburten  hat  sie 
innerhalb  einer  Woche,  eheliche  nur  bei 
Behinderung  des  Vaters  bei  dem  zuständigen 
Standesbeamten  anzuzeigen,  Totgeburten  da- 

gegen sofort  (RG.  über  die  Beurkundung  des 
Personenstandes  v.  6./II.  1875,  14./1V.  1909  und 
11./V1.  1920).  Ihre  Gerätschaften  hat  sie 
stets  in  ordnungsmäßigem  Zustande  zu  erhalten, 
das  Abgeben  von  Arzneimitteln  ist  ihr, 
abgesehen  von  einigen  harmlosen,  untersagt, 
ebenso  die  unbefugte  Behandlung  von  Krank- 

heiten, namentlich  von  Frauenkrankheiten.  Ihre 
Tätigkeit  hat  sich  hauptsächlich  auf  die 
Leitung  von  regelmäßigen  Geburten,  auf  die 
Pflege  der  Wöchnerinnen  und  Säuglinge  zu  be- 

schränken; maßgebend  für  ihr  Verhalten  dabei 
ist  das  geltende  Hebammenlehrbuch.  Bei  allen 
Abweichungen  von  der  normalen  Geburt, 
sowie  bei  Erkrankungen  der  Wöchnerinnen  und 
Neugeborenen,  ist  sie  verpflichtet,  rechtzeitig 
ärztliche  Hilfe  zu  verlangen.  Nur  unter 
bestimmten  Umständen  sind  ihr  einige  Ein- 

griffe gestattet,  die  innere  Wendung  eines  Kindes 
auf  die  Füße  jedoch  nur  in  Kreisen,  für  deren  Ge- 

burt sie  ausdrücklich  gestattet  ist.  Die  Dienstan- 
weisung enthält  außerdem  Vorschriften  über  das 

Verhalten  der  Hebammen  den  Behörden, 
Aerzten  und  Berufsgenossinnen  gegenüber,  über 
ihre  Pflicht  zur  Hilfeleistung,  über  ihr  Verhalten 
gegen  Schwangere,  Gebärende,  Wöchnerinnen 
usw.  sowie  beim  Tode  einer  Schwangeren,  Ge- 

bärenden oder  Wöchnerin  oder  eines  Säuglings 
(jeder  Fall  ist  dem  Kreisarzt  sofort  mitzuteilen) 
und  über  die  sonstigen  an  den  Kreisarzt  zu 
machenden  Anzeigen  (jeder  Fall  von  Fieber 
bei  einer  Wöchnerin,  wenn  die  Temperatur  über 
30°  steigt,  jeder  Fall  von  Augenentzündung, 
Schälblasen-  und  Nabelcnt^ündung  und  Ver- 
krüpprlung  bei  Neugeborenen,  jede  Erkrankung 
einer  übertragbaren  Krankheit  in  ihrer  Familie 
usw.).  Bei  jedem  Verdacht  von  Wochenbett- 

fieber hat  sich  die  Hebamme  jeder  Tätigkeit 
bei  einer  anderen  Person  bis  zur  Entscheidung 
des  Kreisarztes  zu  enthalten.  Bestätigt  sich 
der  Verdacht,  so  ist  ihr  gemäß  der  Bestimmung 
des  Landesseuchengesetzes  v.  28./VIII.  1905 
(§  8  Abs.  1  Ziff.  2  Abs.  3)  während  der  Dauer 
der  Beschäftigung  bei  der  Erkrankten  und 
innerhalb  einer  Frist  von  8  Tagen  nach  deren 

Beendigung  jede  anderweitige  Tätigkeit  als 
Hebamme  oder  Wochenpflegerin  untersagt  und 
die  Wiederaufnahme  ihres  Berufs  erst  nach 
gründlicher  Reinigung  und  Desinfektion  ihres 
Körpers,  ihrer  Wäsche,  Kleidung,  Gerätschaften 
usw.  gestattet. 

Die  Hebammen  sind  durch  §  300  StGB, 
zur  Verschwiegenheit  über  alles  das,  was 
ihnen  bei  Ausübung  ihres  Berufes  zur  Kennt- 

nis gekommen  ist,  bei  Strafe  verpflich- 
tet, sie  gehören  aber  nicht  zu  den  Per- 

sonen, denen  nach  §§  52  und  76  StPO.  und 
§§  383  und  408  der  ZPO.  das  Recht  der 
Zeugnisverweigerung  zusteht,  ihre  zeu- 

genschaftliche Aussage  ist  daher  niemals  eine 
unbefugte  und  stralbare.  In  der  preußischen 
Dienstanweisung  ist  ihnen  deshalb  auch  die 
Verpflichtung  auferlegt,  über  eigene  Be- 

obachtungen von  Verbrechen  oder  Vergehen 
(Abtreibung  oder  Tötung  der  Leibesfrucht 
einer  Schwangeren,  Kindesmord,  Unter- 

schiebung eines  Kindesusw.)  unverzüglich  dem 
Kreisarzt  bzw.  der  Ortspolizeibehörde  Mit- 

teilung zu  machen.  Die  Bestimmungen  des 
StGB,  über  Abtreibung  (§§  218-220),  fahr- 

lässige Tötung  und  Körperverletzung  (§§  222 
bis  232)  finden  selbstverständlich  auch  auf  die 
Hebammen  Anwendung  wie  auf  die  Aerzte 

(vgl.  Art.  „Arzt");  dasselbe  gilt  betreffs der  Vorrechte,  die  den  Hebammen  nach 
der  Konkursordnung  (§  6  Nr.  4)  in  bezug 
auf  ihre  Forderungen  aus  dem  letzten  Jahre 
und  nach  §  811  Nr.  ZPO.  in  bezug  auf  ihre  zu 
ihrem  Berufe  gehörigen  Gerätschaften  und 
Kleidung  zustehen,  die  danach  nicht  der 
Pfändung  unterliegen. 

Für  ihre  Tätigkeit  haben  die  Hebammen 
Anspruch  auf  Gebühren;  denn  das  den 
Bezirkshebammen  gemachte  Gehalt  ist  nur 
ein  Ausgleich  für  ihre  Hilfeleistung  bei  no- 

torisch Armen.  Die  Höhe  dieser  Gebühren 
ist  überall  durch  Gebührenordnungen 
festgesetzt,  die  in  Preußen  auf  Grund  des 
G.  v.  10./V.  1908  von  dem  zuständigen  Re- 

gierungspräsidenten für  ihre  Bezirke  erlassen 
werden1),  in  den  übrigen  deutschen  Ländern 
dagegen  von  den  betreffenden  Landesregie- 

rungen für  den  ganzen  Staat.  Es  sind  darin 
überall  Mindest-  und  Höchstsätze  vorgesehen, 
die  früher  verhältnismäßig  niedrig  waren 
(z.  B.  für  eine  regelmäßige  Geburt  bis  zur 
Dauer  von  12  Std.:  5—20  M.,  für  einen 
Besuch  0,50—2  M.);  obwohl  sie  seitdem 
um  200—400%  erhöht  sind,  ist  doch  im 
allgemeinen  die  wirtschaftliche  Lage  der 
Hebammen,  besonders  auf  dem  platten 
Lande  und  in  den  kleineren  Städten  meist 

eine  ungünstige,  da  die  Mehrzahl  alljährlich 

J)  Nach  dem  G.  v.  10./V.  1908  können  in 
Preußen  die  Gebühren  der  auf  Grund  statuta- 

rischer Regelung  ausgestellten  Bezirkshebammen 
bei  strittigen  Fällen  vom  Landrat  nach  Anhörung 

des  Kreisarztes  festgesetzt  und  im  Verwaltungs- 
streitverfahren beigetrieben  werden. 

14* 
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nur  eine  geringe  Zahl  von  Geburten  hat. 
Nach  einer  kurz  vor  dem  Kriege  gemachten 
Zusammenstellung  hatten  z.  B.  in  Preußen 
noch  nicht  30  %  der  Hebammen  ein  Ein- 

kommen über  600  M.  und  nur  8  %  (nament- 
lich in  Großstädten)  ein  solches  über  1000  M. 

Eine  Besserung  und  Sicherstellung  der  wirt- 
schaftlichen Lage  der  Hebammen,  wie  sie 

z.  B.  in  dem  für  Preußen  in  dem  neuen  Ent- 
wurf eines  Hebammengesetzes  beabsichtigt 

war,  liegt  aber  nicht  nur  im  Interesse  der 
Hebammen,  sondern  auch  im  öffentlichen 
Interesse  und  sollte  deshalb  mit  allen  Mitteln 

angestrebt  werden1),2).  Dasselbe  gilt  min- 
destens in  gleichem  Maße  betreffs  ihrer 

Versorung  im  Falle  von  Krankheit, 
Invalidität  und  Alter.  Eine  Kranken- 

versicherungspflicht besteht  leider  für 
die  Hebammen  nicht,  sie  haben  ein  Recht 
zum  freiwilligen  Beitritt  in  eine  Gemeinde- 

oder Ortskrankenkasse,  wenn  ihnen  dieser 
statutarisch  gewährt  wird,  müssen  sich 
aber  vor  der  Aufnahme  einer  ärztlichen 

Untersuchung  unterwerfen.  Der  Invaliden- 
versicherung können  sie  dagegen  freiwillig 

bis  zum  40.  Lebensjahre  beitreten;  von 
diesem  Rechte  haben  auch  viele  Hebammen 

Gebrauch  gemacht  und  bei  den  Bezirks- 
hebammen die  Gemeinden  die  ganze  oder 

teilweise  Tragung  der  Kosten  übernommen. 
Im  übrigen  ist  das  den  dienstunfähigen  und 
alten  Bezirkshebammen  sonst  gewährte 
Ruhegehalt  karg  bemessen,  trotzdem  z.  B. 
in  Preußen  die  Sicherstellung  eines  solchen 
von  der  Gewährung  der  staatlichen  Beihilfe 
abhängig  ist.  Auch  in  den  Staaten,  in  denen 
Zwangspensionskassen  für  die  Heb- 

ammen  eingeführt   sind   z.   B.   in   Sachsen 

x)  Eine  gewisse  Besserung  der  wirtschaftlichen 
Lage  der  Hebammen  dürfte  in  jüngster  Zeit 
das  G.  über  die  Wochenhilfe  vom  26./IX.  1919 
in  der  Fassung  vom  30./IV.  1920  bewirkt  haben, 
weil  danach  auch  eine  Beihilfe  zu  den  Kosten 

der  Entbindung  evtl.  derjenigen  für  den  Bei- 
stand Hebammen  gewährt  wird,  die  durch  das 

G.  v.  29./VII.  1921  auf  100  M.  erhöht  ist. 
Außerdem  werden  die  Hebammen  mit  Recht 
jetzt  in  viel  ausgedehnterem  Maße  als  früher 
zur  Mitarbeit  auf  dem  Gebiete  der  Säug- 

lingsfürsorge herangezogen  und  erhalten  dafür 
eine  besondere  Vergütung. 

2)  In  jüngster  Zeit  hat  Sachsen  durch  G. 
v.  6./X.  1921  die  wirtschaftlichen  Verhältnisse 
der  Bezirkshebammen  dadurch  wesentlich  ge- 

bessert, daß  ihnen  ein  Mindesteinkommen  von 
jährlich  9000  M.  zugesichert  wird,  die  Desin- 

fektionsmittel unentgeltlich  geliefert  werden,  bei 
unverschuldeter  Berufsunterbrechung  eine  an- 

gemessene, durch  das  Ministerium  des  Innern 
festzusetzende  Entschädigung,  sowie  im  Falle  der 
Berufsunfähigkeit  nach  zehnjähriger  Dienstzeit 
eine  Ruhestandsunterstützung  von  mindestens 
1000  M.  steigend  bis  3000  M.  nach  30  jähriger 
Dienstzeit  gewährt  wird.  Die  Hälfte  dieser 
Unterstützung  wird  den  Gemeinden  aus  der 
Staatskasse  erstattet. 

(G.  v.  20./LX.  1894mit  Abänderung  v.  28./III. 
1914  und  6./X.  1921).  Anhalt  (G.  v.  9./VI. 
1904),  Lübeck  (G.  v.  l./IV.  1905),  Ham- 

burg (G.  v.  3./10.  1921)  Bremen  (G.  v. 
29. /IV.  1911)  ist  das  danach  gewährte  Ruhe- 

gehalt keineswegs  ausreichend  abgesehen  von 
S  a  c  h  s  e  n  (s.  Anmerk.  2  1.  Sp.  dieser  Seite).  In 
gewissem  Maße  ist  diesem  Mangel  allerdings 
durch  die  von  den  Berufsorganisationen  der 
Hebammen  geschaffenen  Fürsorgeeinrichtun- 

gen abgeholfen  (s.  nachstehend  unter  e). 
d)  Beaufsichtigung  der  Hebammen, 

Entziehung  des  Prüfungszeugnisses.  Die 
Hebammen  unterstehen  in  allen  deutschen 
Ländern  der  Aufsicht  des  zuständigen 
Amtsarztes,  bei  dem  sie  sich  vor  Auf- 

nahme ihrer  Tätigkeit  und  bei  Wohnungs- 
wechsel zu  melden  haben.  Er  hat  ihre  Tätig- 

keit und  die  gehörige  Instandhaltung  ihrer 
Gerätschaften  usw.  zu  überwachen  und  die 
Hebammen  in  gewissen  Zeiträumen  sowohl 
in  ihrer  Wohnung  zu  revidieren,  als  einer 
Nachprüfungen  Preußen  alle  2  Jahre)  zu 
unterziehen.  Zeigt  eine  Hebamme  hierbei  un- 

genügende Kenntnisse,  so  ist  die  Nachprüfung 
zu  wiederholen  und  erforderlichenfalls  die 
Einberufung  zu  einem  Wiederholungskursus 
zu  veranlassen.  Entzieht  die  Hebamme  sich 
dieser  Einberufung  oder  bleibt  der  Kursus 
ohne  Erfolg,  so  ist  der  Antrag  auf  Entzie- 

hung des  Prüfungszeugnisses  zu  stellen, 
der  nach  §  53  der  GO.  zulässig  ist,  wenn  die 
Unrichtigkeit  der  Nachweise  daigetan  wird, 
auf  deren  Grund  das  Prüfungszeugnis  erteilt 
ist,  oder  die  bürgerlichen  Ehrenrechte  ab- 

erkannt sind  oder,  wenn  aus  Handlungen  oder 
Unterlassungen  der  Mangel  derjenigen  Eigen- 

schaften, die  bei  Erteilung  der  Genehmi- 
gung oder  Bestallung  vorausgesetzt  werden 

mußten,  klar  erhellt. 
Das  Verfahren  der  Entziehung  (§  54 

GO.)  richtet  sich  nach  den  Landesgesetzen;  in 
Preußen  hat  die  Ortspolizeibehörde  nach 
Anhörung  des  Kreisarztes  die  Klage  im  Ver- 

waltungsstreitverfahren beim  Bezirksausschuß 
zu  erheben,  gegen  dessen  Entscheidung  Berufung 
an  das  Oberverwaltungsgericht  stattfindet.  In 
Bayern  bildet  die  Distriktsverwaltungsbehörde 
die  erste  Instanz,  die  Kreisregierung,  Kammer 
des  Innern  und  der  Verwaltungsgerichtshof  die 
weiteren  Instanzen. 

Wiederverleihung  der  Prüfungs- 
zeugnisse kann  in  Preußen  nur  durch  den 

Medizinalminister  erfolgen  und  in  der  Regel 
nur  nach  einem  Wiederholungslehrgang  mit 
erfolgreicher  Prüfung.  Freiwilliger  Ver- 

zicht auf  die  Berufsausübung  als  Hebamme 
ist  nach  einem  Urt.  desPreuß.OVG.  nur  dann 
wirksam,  wenn  der  Verzicht  unter  Zurückgabe 
des  Prüfungszeugnisses  ausdrücklich  zu  Proto- 

koll erklärt  wird.  Solange  ein  derartiger 
Verzicht  nicht  vorliegt,  kann  das  Prüfungs- 

zeugnis entzogen  werden  auch  wenn  die 
Hebamme  ihren  Beruf  nicht  mehr  ausübt. 
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e)  Standesorganisationen.  Seit  dem 
Jahre  1890 besteht  eine  Vereinigung  deut- 

scher Hebammen,  mit  dem  Sitz  in  Berlin, 
der  alle  im  Deutschen  Recht  vorhandenen 
Landesverbände  angehören.  DieGrundlage 
der  Landesverbände  bilden  dieinallenKreisen, 
Bezirksämtern  usw.  bestehenden  Hebammen- 
vereine.  Der  Zweck  dieser  Standesvereine 
ist:  Verbesserung  der  wirtschaftlichen  Lage 
der  Hebammen,  Hebung  ihrer  sozialen  Stel- 

lung, Förderung  ihrer  Aus-  und  Fortbildung, 
Unterstützung  bedürftiger  Mitglieder,  Grün- 

dung von  Kranken-  und  Pensionskassen.  So 
hat  die  Vereinigung  eine  „Allgemeine 
Deutsche  Hebammen-Unterstützungs- 

und Sterbekasse"  und  eine  „Deutsche  Heb- 
ammen-Alterszuschußkasse" gegründet,  deren 

Geschäftsstelle  sich  in  Berlin  Schönhauser 
Allee  befindet.  Außerdem  besteht  noch  eine 
Unterstützungskasse  „Alterstrost  für 

deutsche  Hebammen". 
2.  Das  Hebammenwesen  in'außerdeutschen 

Ländern.  Die  Regelung  des  Hebammenwesens 
ist  hier  eine  außerordentlich  verschiedene  und 

zum  Teil  recht  abweichende  gegenüber  der- 
jenigen im  Deutschen  Reich.  Dies  gilt  schon 

in  bezug  auf  die  Ausbildungszeit,  die  in 
mehreren  Kulturstaaten  länger  ist  als  in  Deutsch- 

land, z.  B.  in  Oesterreich  (V.  v.  ll./X.  1919) 
10  Monate,  in  Dänemark  1  Jahr,  in  Holland 
Belgien,  Frankreich,  Italien  und  Portugal 
sogar  2  Jahre.  In  Schweden  unterscheidet 
man  Hebammen  1.  und  2.  Klasse;  die  letzteren 
haben  nur  eine  Unterrichtszeit  von  9  Monaten, 
während  diese  bei  den  ersteren  3  Monate  länger 
dauert,  um  sie  noch  in  der  Anlegung  der  Zange, 
in  der  Vornahme  von  Wendungen  und  Trepa- 

nationen sowie  im  Impfen  auszubilden.  Diesen 
Hebammen  ist  dann  gestattet,  derartige  Ope- 

rationen bei  Entfernungen  über  5  km  von  dem 
Wohnsitze  eines  Arztes  auszuführen,  müssen  aber 
den  ersten  Provinzialarzt  unverzüglich  davon 
in  Kenntnis  setzen.  In  Belgien  dürfen  nach  der 
V.  v.  22./VI.  1912  nur  solche  Personen  zur  Heb- 

ammenprüfung zugelassen  werden,  die  2  Jahre 
Unterricht  genossen  und  mindestens  15  Ent- 

bindungen unter  Aufsicht  eines  Arztes  ausge- 
führt haben.  Hebammenlehranstalten  sind 

fast  in  allen  diesen  Staaten  vorhanden  und  zwar 
meist  staatliche,  abgesehen  von  England, 
wo  die  privaten  überwiegen.  Ebenso  bestehen 
fast  überall  Dienstanweisungen  für  die 
Hebammen,  durch  die  ihre  Pflichten  und  Rechte, 
meist  auch  ihre  Gebühren  geregelt  werden. 
Während  in  den  nordischen  Staaten  Däne- 

mark und  Norwegen,  in  der  Schweiz1), 
in   Oesterreich,    Ungarn    und    Rumänien 

*)  In  der  Schweiz  ist  die  Regelung  des Hebammenwesens  den  Kantonen  überfassen 
und  durch  diese  in  ähnlicher  Weise  erfolgt  wie 
in  deutschen  Einzelstaaten.  So  bestimmt  z.  B. 
im  Kanton  Aargau  das  GesundheitsG.  v.  28./XI. 
1919  (§§  32-35),  daß  der  Staat  für  die  gehörige 
fachgemäße  Ausbildung  der  Hebammen  zu 
sorgen  hat  und  nur  Inhaber  eines  von  der  kan- 

tonalen Direktion  des  Gesundheitswesens  aus- 
gestellten Hebammengewerbes  zur  Ausübung 

des  Hebammenberufes  berechtigt  sind.  Die 
Gemeinden  sind  verpflichtet,  die  nötige  Zahl  von 

das    Bezirks-    und    Gemeindehebammensystem 
vorwiegt    und    die    Hebammen    unter     Beauf- 

sichtigung   der   zuständigen   beamteten   Aerzte 
stehen,    sind    die    Hebammen   in    Holland, 
Belgien  und  Frankreich  fast  ausschließ- 

lich freitätig.     Dasselbe   gilt  von  England1) , 
wo   man   erst  im   Anfang   dieses   Jahrhunderts 
dazu    übergegangen    ist,    für    die    Hebammen, 
deren   Berufsausübung  bisher   ein  völlig  freies 
Gewerbe    ohne    irgendwelche     Vorbedingungen 
darstellte,   Vorschriften   über  ihre   Ausbildung, 
Prüfung  usw.  durch  das  Hebammengesetz  von 
1902  (Midwives  act)   zu  erlassen  und  eine  be- 

sondere höhere  Aufsichtsbehörde,  das  „Central- 
midwives  board"  zu  schaffen.  Dieses  sog.  Zentral- 
hebammenamt  stellt  auch  die  amtlichen  Prü- 

fungszeugnisse   der    Hebammen    aus    und   ent- 
scheidet als  Berufungsinstanz  bei  Verurteilungen 

der  Hebammen  wegen  Verfehlungen  gegen  die 
Dienstanweisung   usw.,   die  von   der   mittleren 
Instanz  für  die  Hebammen,   die  „Local  super- 
vising  authority"  getroffen  sind.  Das  Zentralamfc 
hat  auch  im  Jahre  1911  eine  Dienstanweisung 
für  die  Hebammen  ausgegeben. 

Literatur :    Außer   der   beim   Art.    „Arzt"  ange- 
gebenen    Literatur    noch:     Berichte    und     Vor- 

berichte   der     Vereinigung    zur    Förderung    der 
deutschen    Hebammen,    Deutsche    Hebammenzei- 

tung, Berlin.  Allgemeine  Zeitschrift  für  Säuglings- 
fürsorge  und   Kleinhinderschutz,    Berlin.      Zeit- 

schrift  für    Hebammenwesen,    Mutterschutz    und 

Säuglingspflege,      Berlin.      —      Ftinzer,     Die 
Stellung,    Kraulten-,    Alters-    und    Invalidenver- 

sicherung   der    Hebammen,      Bericht    über    die 
III.    Hauptversammlung    des    Deutschen     Med.- 
Beamtenvereins,    Berlin    190/t.    —    Freymuth, 
Die    rechtliche    Stellung    der   Hebammen,    Leip- 

zig    1919     u.    1920.     —    Koestlin,     Entwick- 
lung   des    Hebamme nwesens    in    Preußen    1893 

bis     1908,     Festschrift     des     Preuß.     Med.-Be- 
amtenvereins,     Berlin    1908.    —    Langerhaiis 
und  Lemmer,    Die   Vor-   und  Ausbildung  der 
Hebammen    usw.    sowie    ihre    soziale    Stellung, 
Bericht    über   die   XVI.  Hauptversammlung   des 
Preuß.     Med. -Beamtenvereins,   Berlin     1899.    — 
Solbrig,    Hebammen;     Stengels    (Fleisch- 

manns) Wörterbuch  des  Deutschen  Staats-  und  Ver- 
waltungsrechts, II.  Bd.,  Tübingen  1918.  —  Spring- 

feld, Rechte  und  Pflichten  der  Hebammen,  Berlin 
1898.  —  Wehmer,  Hebammen,  in  Eulenburgs 
Realenzyklopädie  der  ganzen  Heilkunde  ;  IV.  Aufl., 
VI.  Bd.,   Wien  1909.  Rapmund. 

Hebammen  anzustellen,  solche  mit  weniger  als 
500  Einwohnern  können  sich  an  eine  Nachbar- 

gemeinde anschließen.  Für  uneinbringliche 
Forderungen  der  Hebammen  haftet  die  Ge- 

meindekasse. Gleiche  Vorschriften  gelten  auch 
in  den  Kantonen  Glarus  (G.  v.  3./II.  1913), 
St.  Gallen  (V.  v.  20./XI.  1911),  Graubünden 
(G.  v.  l./I.  1911)  und  Neuenburg  (G.  v.  21./IV. 
1913  mit  Ausführungsbestimmungen  v.  23./I. 1914). 

x)  In  England  sorgen  zwei  große  private 
Vereinigungen  für  die  Ausbildung  von  Heb- 

ammen. Die  eine  hat  sich  bisher  hauptsächlich 
mit  der  Ausbildung  von  Landhebammen  be- 

schäftigt, die  neben  ihrer  geburtshilflichen  Tätig- keit auch  Hausarbeiten  verrichten,  während  die 
andere  mehr  für  den  Nachwuchs  von  Hebammen 

aus  besseren  Ständen  sorgt,  die  sich  ausschließ- lich ihrem  Berufe  widmen. 
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Heckel,  Max,  Ton, 
geb.  am  15./III.  1865  in  München;  er  habilitierte 
sich  1891  in  Würzburg,  wurde  1899  außerord. 
Prof.  an  der  Akademie  in  Münster,  1902  ordentl. 
Prof.  daselbst;  er  starb  zu  Münster  am  30./1. 1913. 

v.  Heckel  verfaßte  folgende  staatswissen- 
schaftliche Schriften:  a)  in  Buchform:  Die 

Berücksichtigung  der  Schulden  und  Schuld- 
zinsen bei  der  direkten  Besteuerung,  München 

1889  (Diss.).  —  Die  Einkommensteuer  und  die 
Schuldzinsen,  Leipzig  1890.  —  Das  Budget, 
Leipzig  1898  (=  Hand-  und  Lehrbuch  d.  Staats- 
wiss.,  II.  4.).  —  Das  Problem  der  Warenhäuser 
u.  d.  Warenhaussteuer,  Dresden  1902  (=  Jahrb. 
d.  Gehestiftung  zu  Dresden,  VIII.  3.).  —  Die 
Fortschritte  der  direkten  Besteuerung  in 
den  deutschen  Staaten  1880—1905,  Leipzig 
1904.  —  Lehrbuch  der  Finanzwissenschaft, 

Bd.  I,  Leipzig  1907,  Bd.  II,  1911.  - 
b)  in  Zeitschriften  und  Sammelwerken 

veröffentlichte  er  zahlreiche  Aufsätze  vor  allem 

im  FArch.,  in  den  Jb.  f.  Nat.,  im  Bank- 
Archiv  usw.  Außerdem  war  er  mit  Beiträgen 
beteiligt  an  den  Festgaben  f.  Adolph  Wagner  .  .  ., 
Leipzig  1905  und  an  der  Festschrift  f.  Schmoller, 
Leipzig  1908.  In  den  früheren  Auflagen  dieses 
Handwörterbuchs  sowie  im  W.  d.  V.  finden  sich 
zahlreiche  finanzwissenschaftliche  Artikel  aus 
seiner  Feder. 

Als  Herausgeber  war  er  bei  folgenden  Werken 
beteiligt:  Hand-  u.  Lehrbuch  der  Staatswissen- 

schaften, Leipzig  1893 ff.  —  Lehr,  Grundbegriffe 
der  Nationalökonomie,  2.  Aufl.,  Leipzig  1901.  — 
Abhandl.  aus  d.  staatswiss.  Seminar  zu  Münster, 
H.  lff.,  Leipzig  1904ff.  L-  E. 

Heimarbeit 

s.  Hausindustrie  und  Gewerbe. 

Heilanstalten 

s.  Krankenanstalten. 

Heimatrecht. 

1.  Begriff.  2.  Aelteres  Heimatrecht.  3.  Neue- 
res Heimatrecht.  4.  Vernichtung  des  Heimat- 

begriffes in  Deutschland.  5.  Das  geltende  Recht 
in  Oesterreich. 

1.  Begriff.  Heimat  ist  armenrechtliche 
Zugehörigkeit  zu  einer  Gemeinde.  Was  sie 
vor  anderer  armenrechtlicher  Kommunal- 
angehörigkeit  auszeichnet,  ist  nicht  die  Art 
ihres  Erwerbes  und  Verlustes,  sondern  ihr 
Inhalt.  Ihr  wesentlicher  Unterschied  gegen- 

über dem  Unterstützungswohnsitz  liegt  weder 
darin,  daß  sie  durch  Aufnahme  und  nicht 
durch  Wohnsitz  oder  Ersitzung  erworben, 
noch  darin,  daß  sie  nur  durch  Erwerb  einer 

anderen  verloren  wird.  Früher  und  noch  in 

diesem  Jahrhundert  waren  einfacher  (Meck- 
lenburg-Ratzeburg) und  qualifizierter,  näm- 

lich obrigkeitlich  verwilligter,  Wohnsitz 
(das  übrige  Mecklenburg  und  Hannover)  und 
Ersitzung  (Oesterreich)  Heimatserwerbstitel, 
und  nach  manchen  Gesetzgebungen  geht  auch 
der  Unterstützungswohnsitz  nur  durch  Erwerb 
eines  anderen  verloren  (Belgien  und  Norwegen), 
wie  auch  das  frühere  Recht  gleichzeitigen 
Besitz  mehrerer  Heimatrochte  (domicilia)  zu- 

ließ. Wesentliches  Merkmal  des  Heimat- 
begriffes ist  die  Verbindung  armenrecht- 

licher Unterstützungsanwartschaft  gegen- 
über einer  Ortsgemeinde  mit  mehr  oder 

minder  unentziehbarem  Wohnrechte  in 
derselben.  Daß  der  Unterstützungsanwärter 
in  die  Gemeinde,  zu  welcher  er  im  Unter- 

stützungsverhältnis steht,  jederzeit  zurück- 
kehren darf  (vgl.  §  10  der  hannöv.  Domi- 

zilsordnung v.  6./VII.  1827),  das  macht 
ihm  diese  Gemeinde  zur  Heimat.  Je  nach- 

dem die  im  Heimatrechte  enthaltene  Wohn- 
befugnis nur  gegen  armen-  und  damit 

zusammenhängende  sicherheitspolizeiliche 
(Bettler  und  Landstreicher)  oder  gegen  jede 
Ausweisung  gesichert  ist,  haben  wir  die 
Heimat  des  älteren  oder  des  neueren  Rechtes 
vor  uns. 

2.  Aelteres  Heimatrecht.  Die  Heimat 
verdankt  ihre  Entstehung  der  im  16.  Jahrh. 
allenthalben  erfolgenden  Einführung  einer 

Verpflichtung  der  politischen  oder  Kirchen- 
gemeinde zur  Unterstützung  „ihrer"  Armen und  dem  damit  verbundenen  Gebot,  fremde 

Bettler  des  Ortes  zu  verweisen.  Den  Kreis 

der  Unterstützungsanwärter  näher  zu  be- 
stimmen, unterließ  die  Gesetzgebung  zu- 

nächst. „Ihre"  Armen  waren  aber  für  jede 
Gemeinde  oder  jedes  Kirchspiel  doch  nicht 
alle  daselbst  sich  Aufhaltenden,  sondern 
nur  die  dem  Orte  zugehörenden,  die  in 
einem  dauernden  Verhältnis  zu  ihm  Stehenden, 
für  die  Gemeinde  also  die  Bürger  und 
Beisassen,  welche  letztere  durch  einfaches, 

später  qualifiziertes  Domizil  die  Gemeinde- 
mitgliedschaft erwarben.      In   England  im 

17.  (1601),  in  Deutschland  und  Oesterreich  im 
18.  Jahrh.  bildete  sich  der  Satz  aus,  daß  nur 
der  Ort,  wo  jemand  gebürtig  oder  längere 
Zeit  seines  Lebens  sich  aufgehalten,  Heimat- 

ort sei,  m.  a.  W.  der  Ortsinkolat,  das  Bei- 
sassenrecht, wurde  ausschließlich  armen- 

rechtliche  Gemeindeangehörigkeit.  Die  er- 
heblichen rechtlichen  Vorteile,  die  das 

Heimatrecht  bot,  führten  zur  Erschwerung 
seines  Erwerbs  und  folgeweise  seines  Ver- 

lustes, es  wurde  zu  einer  Beziehung  dauern- 
den, unter  Umständen  lebenswierigen  Charak- ters von  Person  und  Gemeinde. 

3.  Neueres  Heimatrecht.  Die  erste 
Hälfte  des  19.  Jahrh.  brachte  teils  eine  Be- 

seitigung, teils  eine  Erweiterung  des  Heimat- 
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begriffs.  Das  erstere  war  in  denjenigen  Staaten 
der  Fall,  die  glaubten,  die  durch  Aufhebung 
der  Abzugsbeschränkungen  erleichterte  ört- 

liche Bewegung  des  Individuums  noch  da- 
durch steigern  zu  müssen,  daß  jeder  Domi- 

zilsveränderung möglichst  rasch  auch  ein 
Wechsel  der  Unterstützungsgemeinde  folgte 
(England,  Preußen,  Belgien,  Dänemark).  In- 

dem sie  von  der  armenrechtlichen  Gemeinde- 
angehörigkeit das  Element  der  armen-  und 

bettelpolizeilich  unentziehbaren  Wohnberech- 
tigung ablösten,  also  die  Wirkung  dieses 

Verhältnisses  auf  die  Entstehung  einer  Unter- 
stützungsanwartschaft beschränkten,  waren 

sie  in  der  Lage,  Erwerb  wie  Verlust  der 
armenrechtlichen  Gemeindezugehörigkeit  von 
erschwerenden  Bedingungen  zu  befreien.  Sie 
hatten  damit  den  angestrebten  Zweck  er- 

reicht, zugleich  aber  das  Prinzip  der  Heimat 
geopfert. 

Eine  andere  Staatengruppe  (Süd-  und 
Mitteldeutschland  und  Oesterreich)  hielt  es 
für  angemessen,  dem  gesteigerten  Zuzug 
Gemeindefremder  im  gemeindlichen  Interesse 
zu  begegnen.  Das  Mittel  hierzu  war  eine 
reichere  Ausstattung  des  Inhalts  der  Hei- 

mat nach  ihrer  berechtigenden  Seite.  Er- 
höhte man  die  mit  der  Heimat  verbundenen 

rechtlichen  Vorteile,  dann  war  es  möglich, 
ihren  Erwerb  zu  erschweren.  Die  neuen 
Vorteile,  welche  man  mit  dem  Heimatrechte 
verband,  waren  teils  solche,  welche  bisher 
nur  im  Bürgerrechte  enthalten  gewesen, 
Kecht  zumGrundstückserwerb,  zum  Gewerbe- 

betrieb in  der  Gemeinde,  Mitgenuß  örtlicher 
Stiftungen  und  Anstalten,  teils  besonderer 
Art,  Biecht  zur  Verehelichung  in  der  Ge- 

meinde, erleichterte  Möglichkeit  des  Bürger- 
rechtserwerbes, Ausgestaltung  des  in  der 

Heimat  beschlossenen  Wohnrechts  aus  einem 
nur  in  gewissen  Richtungen  unbeschränkten 
zu  einem  überhaupt  unentziehbaren. 

Andererseits  verlor  das  Heimatrecht  von 
seinem  Inhalt.  Indem  für  Dienstboten  und 

Gewerbegehilfen,  also  für  diejenigen  Be- 
völkerungsklassen, deren  Verhältnisse  am 

meisten  zu  Aufenthaltsveränderungen  Anlaß 
gaben,  in  der  Gemeinde  des  Dienstortes 
eine  bewegliche  Unterstützungsgemeinde 
geschaffen  wurde  (Baden  und  Bayern), 
ward  die  Heimat  der  Eigenschaft  aus- 

schließlicher armenrechtlicher  Kom- 
munalangehörigkeit  entkleidet. 

4.  Vernichtung  des  Heimatbegriffes 
in  Deutschland.  In  der  zweiten  Hälfte 
des  19.  Jahrh.  verlor  das  Heimatrecht  nicht 

bloß  den  größten  Teil  seiner  unwesent- 
lichen Beigaben,  sondern  im  Deutschen 

Reiche  zunächst  mit  Ausnahme  von  Bayern 
sogar  seine  Existenz.  Indem  das  Reichs- 

gesetz über  den  Unterstützungswohnsitz 
v.  6./VI.  1870  in  §  61  bestimmte,  daß 
durch    die    Vorschriften     dieses     Gesetzes, 

und  das  heißt  doch,  nachdem  dasselbe  die 
armenrechtliche  Zugehörigkeit  zur  Gemeinde 
ordnet,  durch  armenrechtliche  Zugehörigkeit 
zur  Gemeinde  „Rechte  und  Verbindlichkeiten 
nur  zwischen  den  zur  Gewährung  öffent- 

licher Unterstützung  verpflichteten  Ver- 
bänden begründet"  werden,  hat  es  die 

Rechtsansprüche,  die  bisher  für  den  Unter- 
stützungsanwärter neben  der  Unterstützungs- 

anwartschaft aus  dem  Heimatverhältnis 
flössen,  also  insbesondere  das  feste  Wohnrecht 
aus  der  Verbindung  mit  der  armenrechtlichen 
Zugehörigkeit  zur  Gemeinde  gelöst,  erstere 
sind  nunmehr  Ausflüsse  einer  einfachen,  mit 
einem  Unterstützungsverhältnis  zwischen  In- 

dividuum und  Gemeinde  nicht  mehr  ver- 
bundenen Gemeindeangehörigkeit,  letztere 

bildet  ein  auf  diese  einzige  Rechtswirkung 
des  Unterstützungsanrechtes  beschränktes, 
besonderes  selbständiges  Verhältnis  zwischen 
Individuum  und  Gemeinde.  Wurden  diese 
erstgenannten  Rechtswirkungen  der  Heimat 
von  Landes  wegen  nicht  ausdrücklich  be- 

seitigt, so  bestehen  sie  als  Torso  ehemaligen 
Heimatrechtes  fort.  Es  sind  dies  die  er- 

leichterte Möglichkeit  des  Bürgerrechts- 
erwerbes, der  Mitgenuß  der  öffentlichen 

Gemeindeanstalten  und  örtlichen  Stiftungen, 
wo  solcher  gewährt  gewesen,  und  endlich 
das  unentziehbare  Wohnrecht,  denn  letzteres 
hat  das  Reichsrecht  nicht  aufgehoben, 
sondern  nur  auf  Fälle  landesrechtlicher 
Ausweisung  beschränkt.  §  3  des  Freizüg.-G. 

(vgl.  Art.  „Freizügigkeit")  hat  die  landes- 
gesetzlichen Vorschriften  über  Aufenthalts- 

beschränkungen bestrafter  Personen,  also 
auch  die  Unzulässigkeit  der  Ausweisung 
solcher  aus  ihrer  Heimatgemeinde  aufrecht 
erhalten,  und  ebenso  hat  §  4  daselbst  dem 
Landesrechte  überlassen,  die  Befugnis  der 
Gemeinde  zu  armenpolizeilicher  Abweisung 
Neuanziehender  weiter  zu  beschränken,  als 
es  das  Reichsgesetz  tut:  die  Bestimmung 
des  Landesrechts,  daß  der  in  die  Heimat 
zurückkehrende  Heimatberechtigte  aus  ar- 

menpolizeilichen Gründen  nicht  abgewiesen 
werden  darf,  ist  demnach  unberührt  ge- blieben. 

Am  Anfang  des  20.  Jahrh.  ist  auf  Antrag 
Bayerns  das  Unterstützungswohnsitzgesetz 
auch  auf  diesen  Gliedstaat  ausgedehnt 
worden  (G.  y.  30/VI.  1903,  RGBl.  S.  495), 
so  daß  jetzt  im  ganzen  Reiche  Rechtseinheit 
auf  diesem  Gebiet  besteht.  Als  letzter  Rest 
des  alten  bayerischen  Heimatsrechts  stellen 
sich  die  Bestimmungen  des  bayerischen 
AufenthaltsG.  v.  21./VIII.  1914,  GVB1. 
S.  590,  Art.  6  dar,  wonach  Reichsangehörigen 
der  Aufenthalt  in  der  Gemeinde,  in  der  sie 
sich  nach  erreichter  Armenmündigkeit  zu- 

letzt länger  als  ein  Jahr  ununterbrochen 
freiwillig  aufgehalten  haben,  polizeilich  nicht 
versagt  werden  darf. 
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Die  Staatsumwälzung  hat  an  dem  so  ge- 
stalteten Rechtszustand  nichts  geändert. 

5.  Das  geltende  Recht  in  Oesterreich. 
Sonach  kommt  das  Heimatrecht  heute  nur 
mehr  für  Oesterreich  in  Frage.  Hier 
hatte  es  bereits  im  Kaisertum  Oesterreich 
neben  den  damit  verknüpften  Ansprüchen 
auf  Armenunterstützung  und  Wohnrecht 
auch  noch  eine  besondere  rechtliche  Bedeu- 

tung als  Voraussetzung  der  Staatsange- 
hörigkeit. Diese  Bedeutung  hat  nun  in- 

folge der  Auflösung  der  Habsburgermonar- 
chie eine  ungeahnte  Verstärkung  erfahren. 

Bei  der  Aufteilung  der  Bevölkerung  unter 
die  Nachfolgestaaten  mußte  der  heimatsrecht- 

lichen Zugehörigkeit  eine  besondere  Rolle 
zufallen.  Schon  das  Gesetz  über  das  deutsch- 

österreichische Staatsbürgerrecht  v.  5./XII. 
1918,  StGBl.  Nr.  91,  stellte  dieses  in  erster 
Linie  auf  die  Heimatszuständigkeit  ab.  In 
der  gleichen  Weise  verfährt  der  Friedens- 

vertrag von  St.  Germain  (Art.  64  und  70); 
jedoch  sind  zahlreiche  Abweichungen  vor- 

gesehen, für  die  abgesehen  von  anderen 
Gesichtspunkten  einerseits  ein  Ablehnungs- 

recht einzelner  zum  Vielverband  gehöriger 
oder  von  ihm  begünstigter  Staaten  (Italien, 
Tschechoslowakei,  Südslawien)  andererseits 
das  Optionsrecht  der  Beteiligten  maßgebend 
ist.  Eine  ins  einzelne  gehende  Darstellung 
dieser  verwickelten  Bestimmungen  würde 
viel  zu  weit  führen.  (Vgl.  auch  den  Art. 

„Armenwesen".) 

Literatur:  Gierlce,  Art.  „Gemeindebürgerrecht" 
in  v.  Holtzendorffs  Rechtslexikon,  8.  Avfl.,  Bd. 
II,  Leipzig  1881  und  Deutschen  Privatrecht,  Bd. 

I.  S.  451  ff'.,  ebenda  1895.  —  Hänel,  Deutsches 
Staatsrecht,  Bd.  I,  Leipzig  1892,  §  108.  —  G. 
Meyev-Anschütz,  Lehrbuch  des  deutschen 
Staatsrechts,  7.  Aufl.,  Leipzig  1914 — 19,  §  112. 
—  Rehni,  Der  Ericerb  von  Staats-  und  Ge- 
meindcangehörigkeit  in  seiner  geschichtlichen 
Entwicklung,  in  Hirths  Ann.  1892.  —  Pöll, 
Das  Unterstützungswohnsitzgesetz  u.  das  baye- 

rische Armengesetz,  München  1916.  —  Ferner 

die  Angaben  zu  dem  Art.  „Freizügigkeit" . 
Rehm  (f).     Nawiasky. 

Heimstättenrecht. 
I.  Das  Heimstättenrecht  der 

Vereinigten  Staaten  von  Ame- 
rika. 1.  Das  Bundes-Heimstättengesetz  vom 

20.  Mai  1862  2.  Die  Homestead  exemption 
laws  —  Anhang.  Das  kanadische  Heimstätten- 

recht. II.  Heimstättenrechtsbe- 
strebungen auf  europäischem 

Boden.  1.  Ihre  Ursachen  und  wirtschafts- 
politischen Ausgangspunkte.  2.  Versuche  zur 

Schaffung  eines  bäuerlichen  Sonderrechts  unter 

dem  Deckwort  „Heimstättenschutz",  a)  in  der 
Schweiz,    b)  in  Oesterreich.    c)  in  Deutschland. 

d)  in  Italien.  3.  Versuche  einer  Rezeption  des 
Heimstättenrechts  in  wesentlich  nordamerika- 

nischer Formulierung,  a)  in  Frankreich  (und 
Belgien),  b)  in  der  Schweiz,  c)  in  Italien, 
d)  in  Rumänien,  Serbien  und  Aegypten.  4.  Vor- 

schläge zur  Umbildung  des  Heimstättenrechts  in 
ein  allgemeines  Exekutionsprivileg.  5.  Die  jüngste 
Entwicklung  in  Deutschland  und  das  Reichs- 

heimstättengesetz vom  10.  Mai  1920. 

I.  Das  Heimstättenrecht  der  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika. 

1.  Das  Bundes-Heimstättengesetz  vom 

20.  Mai  1862.  Spricht  man  von  „Heimstätte" 
und  „Heimstättenrecht",  so  hat  man  es 
keineswegs  mit  fest  umschriebenen  Begriffen 
von  bestimmtem,  stets  gleichem  Inhalt  zu 
tun.  Vielmehr  ist,  was  man  mit  diesen 
Worten  zu  bezeichnen  pflegt,  oft  sehr  ver- 

schieden: je  nach  den  Erwägungen,  die  in 
den  einzelnen  konkreten  Fällen  zu  Heim- 

stättenrechtsbestrebungen geführt  haben,  und 
je  nach  den  Zwecken,  die  durch  deren 
Verwirklichung  erreicht  werden  sollen.  Ge- 

schichtlich allerdings  knüpfen  sämtliche 
derartige  Bestrebungen  an  denselben  Aus- 

gangspunkt an:  an  die  nordamerikanischen 
homestead-laws.  Das  Wesen  und  die  Be- 

deutung dieser  gilt  es  daher  zunächst  zu 
erkennen,  sollen  jene  richtig  verstanden  und 
gewürdigt  werden. 

In  den  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  nun  faßt  man  unter  „Heimstätten- 

recht" zweierlei  Dinge  zusammen,  die  an 
sich  in  gar  keinem  notwendigen  inneren  Zu- 

sammenhange stehen:  einerseits  nämlich  das 
Bundes-HeimstättenG.  v.  20./V.  1862  und 
andererseits  die  einzelstaatlichen  Exemtions- 

gesetze. Jenes  gewährt  jedem,  der  Bürger  der 
Vereinigten  Staaten  ist  oder  es  werden  zu 
wollen  erklärt  —  und  zwar  seit  1866  ohne 
Unterschied  der  Farbe  und  Rasse  — ,  die 
rechtliche  Möglichkeit  zu  fast  unentgeltlicher, 
weil  bloß  mit  der  Zahlung  geringfügiger 
Schreibgebühren  verbundener  Niederlassung 
auf  einem  bestimmten  Ausmaße  noch  un- 

bebauter öffentlicher  Ländereien  (je  nach  der 
Bodengüte  160  oder  80  acres1)).  Dieser  An- 

spruch und  die  Ausfolgung  des  auf  dem- 
selben beruhenden  definitiven  Besitztitela 

sind  nur  an  die  Voraussetzung  gebunden, 

daß  die  so  begründete  „Heimstätte"  (home- 
stead) von  dem  Anwärter  —  oder  nach  dessen 

vorzeitigem  Tode  von  der  Witwe,  bzw.  den 
Kindern  —  durch  wenigstens  5  Jahre  mit 
Rücken  besessen  und  für  eigene  Rechnung 
bewirtschaftet  werde. 

Das  seit  seiner  Erlassung  wiederholt 
revidierte  und  ergänzte  Gesetz  bedeutete  im 
wesentlichen  zunächst  eine  Fortbildung  des 
durch  G.  v.  29./V.  1830  erst  zeitweilig  und 

*)  1  acre  =  40,5  Ar. 



Heimstättenrecht 
217 

sodann  seit  dem  4./IX.  1841  dauernd  an- 
erkannten Vorkaufsrechts  der  Erstbegründer 

und  Selbstbewirtschafter  von  Farmen 
im  Höchstausmaß  von  160  acres  gegen 
Zahlung  der  jedesmaligen  Mindestpreise. 
Diese  Vorkaufsgesetze  befriedigten  jedoch 
weder  die  Westwanderer  noch  taten  sie 
der  Verschleuderung  der  öffentlichen  Do- 

mäne an  großkapitalistische  Spekulanten  Ein- 
halt. Die  wenig  bemittelten  Ansiedler  emp- 

fanden es  nach  wie  vor  als  höchst  un- 
gerecht, dafür  einen  Kaufschilling  entrichten 

zu  müssen,  daß  sie  dem  Urwald  oder  der 
Prärie  ein  Heim  abringen  durften.  Die 
Landspekulanten  hinwiederum  vermochten 
die  sehr  unpräzisen  gesetzlichen  Vorschriften 
leicht  zu  umgehen.  So  kam  es  denn  Ende 
der  dreißiger  Jahre  des  19.  Jahrh.  zu  einer 
immer  stärker  anschwellenden  Bodenreform- 

agitation innerhalb  der  Farmerbevölkerung 
und  schließlich  in  deren  Gefolge  zur  Schaf- 

fung des  G.  v.  20./V.  1862.  Der  Wider- 
stand, den  die  Anhänger  der  Reform,  die 

free  soilers,  zu  überwinden  hatten,  war 
insbesondere  dadurch  verschärft  worden,  daß 
die  sklavenhaltenden  Großgrundbesitzer  in 
den  Südstaaten  von  unentgeltlicher  Land- 

zuweisung auch  an  befreite  Schwarze  die 
Verödung  ihrer  Plantagen  befürchteten. 
Doch  konnten  sie  die  Zuwendung  der  ge- 

setzlichen Wohltat  auch  an  die  Negerbevölke- 
rung nach  der  siegreichen  Beendigung  des 

Sezessionskrieges  durch  die  Nordstaaten  nicht 
hindern.  —  Von  den  seit  1862  eingetretenen 
Aenderungen  des  Gesetzes  sind  folgende  aus 
dem  Jahre  1891  festzuhalten.  Bei  Zahlung 
eines  vorausbestimmten  geringen  Kauf- 

schillings tritt  der  Erwerb  des  Eigentums 
an  der  Heimstätte  schon  nach  14  Monaten 
ein;  auch  zieht  die  —  durch  höhere  Ge- 

walt verursachte  und  gehörig  angemeldete 
—  Unterbrechung  der  normalen  5jährigen 
Wartefrist  durch  nicht  mehr  als  1  Jahr  für 
den  Farmer  nicht  den  Verlust  seines  Rechtes 
nach  sich.  Andererseits  ist  zur  Lahmlegung 
betrügerischer  Umgehung  des  Gesetzes  durch 
Landspekulanten  die  Formel  des  Eides,  den 
jeder  Anwärter  abzulegen  hat,  sehr  streng 
ausgestaltet  worden:  dieser  muß  namentlich 
auch  beschwören,  daß  er  weder  Agent  eines 
Syndikats  noch  Dritten  gegenüber  zur  Ab- 

tretung der  Stelle  nach  deren  Erwerbung 
verbunden,  kurzum  kein  Strohmann  von  Land 
grabers  sei  —  wie  das  nur  allzu  häufig  vorzu- 

kommen pflegte  und  noch  immer  vorkommt. 
Das  Bundes-Heimstättengesetz  hat  die 

Macht  des  Großkapitals  bei  der  Verteilung 
und  Besiedlung  der  ungeheuren  öffentlichen 
Domäne  zwar  nicht  auszuschalten  vermocht, 
sie  aber  doch  wenigstens  zugunsten  der 
Farmerbevölkerung  bedeutend  eingedämmt 
und  dadurch  den  wirtschaftlichen  Auf- 

schwung  des   Westens   außerordentlich   ge- 

fördert: während  des  Menschenalters  von 
1862  bis  1891  sind  dank  ihm  etwa  1  Million 
Neuansiedler  mit  130  y2  Mill.  acres  beteilt 
worden  und  nach  Levasseur  hat  die 
1896/1903  vergabte  Fläche  im  Jahresdurch- 

schnitt 7,8  Mill.  acres  ausgemacht.  Gleichzei- 
tig hat  es  jedoch  auch  die  weitere  Forderung 

der  damaligen  Bodenreformer  erfüllt:  daß 
die  in  Gemäßheit  seiner  Vorschriften  ge- 

schaffenen Farmen  „in  keiner  Art  für 
Schulden  haften,  welche  vor  der  Aus- 

stellung des  Eigentumstitels  kon- 
trahiert worden  sind"  —  eine  Bestimmung, 

die  juristisch  um  so  unbedenklicher  erschien, 
als  ja  die  Landzuweisung  durch  die  Staats- 

gewalt unentgeltlich,  demnach  ohne  Beein- 
trächtigung der  Rechte  Dritter  geschieht. 

Wenn  nun  freilich  der  Ansiedler  so  vor  un- 
günstigen wirtschaftlichen  Reflexwirkungen 

aus  seiner  Vergangenheit  her  bewahrt  wurde, 
so  mußte  andererseits  diese  Wohltat  privat- 
und  volkswirtschaftlich  zur  Plage  werden, 
wenn  man  das  Gesetz  seinem  Wortlaute  nach 
handhabte.  Wie  sollten  dann  wohl  mittel- 

lose Ansiedler  zu  Betriebskredit  und  damit 
erst  zur  Möglichkeit  gelangen,  ihren  Boden 
wirklich  zu  nutzen?  Der  ihnen  zugedachte 
Schutz  ist  denn  auch  durch  die  Recht- 

sprechung insofern  abgeschwächt  worden, 
als  unterpfandliche  Belastung  der  Heimstätte 
auch  schon  während  der  5  Jahre  vor  Aus- 

folgung des  Eigentumstitels  für  zulässig 
erklärt  wurde. 

Wie  die  Bestimmungen  des  Act  von  1862 
über  die  Landvergebung  an  die  Verkaufs- 

gesetze von  1830/1841  anknüpften,  so 
erscheint  hinwiederum  der  Rechtsgedanke 
der  Unangreifbarkeit  der  Heimstätte  wegen 
Schulden,  die  vor  deren  Begründung  ent- 

standen sind,  den  fast  ein  Vierteljahrhundert 
älteren 

2.  einzelstaatlichen  Homestad  exemp- 
tion  laws  entlehnt.  Diese  entziehen,  wie 
die  nachstehende  Tabelle  (S.  218)  lehrt,  in 
den  meisten  Staaten  und  Territorien  der 

Union  neben  einem  gewissen  Teil  der  Fahr- 
habe auch  Grundbesitz  in  Stadt  und  Land, 

eben  die  „Heimstätte",  dem  Zugriff  der 
Gläubiger,  und  zwar  in  einem  Höchstausmaß, 
das  sich  entweder  nach  der  Fläche  oder  nach 
einem  Wertanschlag  in  Geld  oder  schließlich 
durch  eine   Kombination  beider  bestimmt. 

Bei  Immobilien,  deren  Umfang  das  ge- 
setzliche Maximum  überschreitet,  wird  der 

der  Exekution  zugängliche  Teil  ausgeschie- 
den; wenn  es  wirtschaftlich  möglich  ist:  real, 

sonst  aber  dem  Werte  nach,  so  daß  sich  im 
letzteren  Falle  das  Privileg  des  Schuldners 
auf  eine  Geldsumme  konzentriert. 

In  den  meisten  Staaten  entsteht  das 

Privileg  von  Gesetzes  wegen.  In  anderen 
bedarf  es  zu  seiner  Begründung  einer  dahin 

abzielenden  Erklärung  (die  auch  die  Ehe- 
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Staat 

Ländlicher  Städtischer 

Grundbesitz 

im  Flächenaus- 
maß von  acres 

im  Flächen-  oder 
Wertausmaß  von 

Unbewegliches1)       Bewegliches 

Vermögen 

im  Wertausmaße  von  Dollar 

Alabama     .... 
Arizona   
Arkansas  .... 
Californien  .... 
Colorado   
Connecticut    .   .   . 
Florida   

Georgia   
Idaho 

Familienväter    . 
andere  Personen 

Illinois   
Indiana     
Iowa   
Kansas   

Kentucky  .... 
Louisiana    .   .   .   . 
Mainp   
Maryland  .... 
Massachusetts  .  . 
Michigan  .  .  .  . 
Minnesota  .... 
Mississippi  .... 
Missouri   

Montana   
Nebraska    .... 
Newada   

New-Hampshire  . 
New-Jersey  .  .  . 
New-Mexiko  .  .  . 
New- York  .... 
North-Carolina  .  . 
North-Dakota    .   . 
Ohio   
Oklahoma  .    .   .    . 
Oregon   
Pennsylvanien  .  . 
South-Carolina  .  . 
South-Dakota  .  . 
Tennessee   .   .   .   . 
Texas    
Utah 

Familienväter    . 
deren  Frauen     . 

jedes  Kind     .    . 
Vermont   

Virginia   
Washington  .  .  . 
West-Virginia  .  . 
Wisconsin  .  .  .  . 

Wyoming    .   .   .   . 

160 

160 

160 

40 

160 

160 

40 

80 
160 
1606) 

160 
160 

160 

160 
160 

160 

200 

40 

160 

2000  Dollars 

1  acre 

y2  acre 

Y2  acre 

1  acre 

1500  Dollars 
a  city  lot5) 

3000  Dollars7) 
1500  Dollars8) *4  acre 

2  lots 

1  acre 
20  acres 

1  acre 

5000  Dollars 

y4  acre 
1500  Dollars 

4000 

25002) 

5000 

2000 
1000 

1600 

5000 

1000 

1000 
8004) 

1000 

500 

800 

2500 
2000 

5000 

500 

1000 

1000 

1000 
1000 

5000 

1000 

i5°o 
1000 

5000 

1000 

1000 

500 

250 

500 

1000 

1000 

1500 

500 

6003) 

20003) 

I 1003) 

20003) 

500 
3003) 

20003) 

1)  Diese  Kolumne  bezieht  sich  auf  diejenigen  Fälle,  in  denen  zwischen  ländlichem  und  städ- 
tischem Grundbesitz  überhaupt  nicht  unterschieden  wird. 

2)  Höchstwert  des  exekutionsfreien  (ländlichen  und  städtischen)  Grundbesitzes. 
8)  Nach  Wahl  des  Schuldners  in  Fahrhabe  oder  Immobilien. 
4)  Höchstwert  des  Besitztums  einschl.  der  Betriebsstätte. 

Ein  Hausbauplatz,  dessen  Fläche  in  den  einzelnen  Orten  verschieden  bemessen  ist. 
Höchstwert  1500  Dollars. 
In  Städten  mit  40000  Einwohnprn  und  darüber. 

eJ  In  Städten  mit  weniger  als  40000  Einwohnern. 
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gattin  allein  abgeben  kann)  sowie  der  Ein- 
tragung in  ein  öffentliches  Register.  Zudem 

ist  es  durch  Erwägungen  des  Familien- 
schutzes getragen.  Es  ist  also  meist  nur 

Familienoberhäuptern  eingeräumt,  die  für 
eine  Gattin  (nie  jedoch  auch  für  eine  Kon- 

kubine), für  (in  oder  außer  der  Ehe  geborene) 
Kinder,  für  sonstige  nahe  Verwandte  oder 
sogar  nur  für  ein  Mündel  zu  sorgen  haben. 
Es  geht  denn  auch  nach  dem  Tode  eines 
der  Ehegatten  auf  den  überlebenden  über, 
nach  dem  Tode  beider  Elternteile  auf  die 
Kinder  und  endet  spätestens  mit  dem  Leben 
jener  und  der  Großjährigkeit  des  jüngsten 
unter  diesen.  Denn  Weib  und  Kind  sind 
die  ersten  Gläubiger  des  Vaters  und  Gatten, 
die  lediglich  durch  die  Tatsache  ihres  Vor- 

handenseins den  übrigen  vorangehen  und  sie 
ausschließen.  Eben  deshalb  ist  auch  — 
trotz  der,  wie  man  sieht,  schon  begrifflich 
zeitlichen  Begrenztheit  der  Exemption  und 
obgleich  auf  dieselbe  allgemein  schlechthin 
sowie  auch  (mit  Ausnahme  von  Texas  und 
Arkansas)  durch  hypothekarische  Belastung 
der  Heimstätte  bis  zur  Höhe  der  Belastung 
verzichtet  werden  kann  —  diese  ebenso  wie 
der  Verzicht  an  die  Zustimmung  der  Ehe- 

frau gebunden.  All  das  jedoch  nur  unter 
der  Voraussetzung,  daß  die  Heimstätte  wirk- 

lich als  solche  fungiert,  d.  h.  mit  Rücken 
besessen  wird.  —  Außerdem  ist  festzuhalten, 
daß  deren  Unangreifbarkeit  nicht  nur  durch 
die  eben  erwähnten  Willensakte  des  Heim- 

stättners (und  seiner  Gattin)  aufhört,  sondern 
auch  unabhängig  von  solchen:  bei  Schulden, 
die  vor  oder  zum  Zweck  der  Schaffung  der 
Heimstätte  sowie  um  ihrer  Bewirtschaftung 
und  Meliorierung  willen  kontrahiert  wurden; 
bei  Steuerrückständen;  in  mehreren  Staaten 
auch  bei  Delikts-  und  Quasideliktsobli- 
gationen. 

Das  erste  Exemptionsgesetz  wurde  unter 
dem  26./I.  1839  in  Texas  erlassen,  das 
damals  —  nach  seiner  Losreißung  von 
Mexiko  i.  J.  1836  und  bis  zu  seiner  An- 
gliederung  an  die  Union  im  Dezember  1845 
—  eine  unabhängige  Republik  bildete,  in 
der  die  zahlreich  eingewanderten  nordameri- 

kanischen Farmer  das  vorwärtsstrebende 
und  herrschende  Element  darstellten.  Sie 
waren  es  auch,  die  bei  der  Gesetzgebung 
Schutz  suchten  und  fanden,  als  sie  sich 
durch  die  allgemeine  Krise  der  Jahre  1837—39 
von  vollständigem  wirtschaftlichem  Zu- 

sammenbruche bedroht  sahen,  und  ihr  Bei- 
spiel fand  bald  bei  den  Farmern  des  Nordens, 

nach  dem  Sezessionskriege  mit  seinen  rui- 
nösen Folgen  auch  in  den  Südstaaten  Nach- 

ahmung. 
Fragt  man  nun  nach  den  Wirkungen  der 

Homestead  exemption  laws,  so  ist  zunächst 
festz  stellen,  daß  sie  alle  begrifflich  auf  den 
gleichen  Erwägungen  beruhen  wie  die  auch 

anderweit  üblichen  Einschränkungen  der 
Zwangsvollstreckung.  Sieht  man  von  dem 
strengen  Schuldrecht  der  ältesten  Zeiten  ab, 
welches  auch  die  Person  des  zahlungs- 

unfähigen Schuldners  selbst  dem  Gläubiger 
auslieferte,  so  hat  keine  zivilisierte  Gemein- 

schaft je  zwangsweise  Durchsetzung  von 
Forderungsrechten  schrankenlos  gestattet. 
Dagegen  hat  allerdings  das  Problem  der 
Absteckung  jener  Grenzen,  innerhalb  deren 
der  Staat  dem  Gläubiger  gegenüber  dem 
Schuldner  freie  Hand  lassen  solle,  in  Zeit 
und  Raum  verschiedene  Lösungen  erfahren. 
Sehr  früh  schon  begegnen  wir  Exekutions- 

beschränkungen in  dem  Sinne,  daß  ein 
aliquoter  Teil  des  Vermögens  überhaupt 
oder  gewisse  Vermögensstücke  für  unpfänd- 

bar erklärt  und  dem  Zugriff  der  Gläubiger 
entzogen  wurden.  Die  Tendenz  hierbei 
kann  eine  zwiefache  sein.  Es  soll  entweder 
dem  Schuldner  die  Fristung  seines  Daseins 
innerhalb  enger  Grenzen  gesichert  werden: 
so  schon  im  römischen  und  kanonischen  Recht 
durch  das  beneficium  competentiac  (die 
Wohltat  des  Notbedarfes);  in  ausgeprägterer 
Art  durch  zahlreiche  Exekutionseinschrän- 

kungen der  modernen  Gesetzgebungen  und 
am  schärfsten  durch  jene  in  betreff  der  Ge- 

halts- und  Ruhebezüge  von  öffentlichen  und 
Privatbeamten  sowie  ihrer  Hinterbliebenen. 
Oder  es  soll  die  Produktivität  des  Ver- 

pflichteten geschützt  und  ihm  durch  Be- 
lassung von  Arbeitsmitteln  der  Weg  offen 

gelassen  werden,  sich  durch  Fortsetzung 
seiner  Berufsarbeit  wieder  emporzubringen. 
Sämtlichen  Rechtssystemen  liegen  diese  zwei 
Auffassungen,  allein  oder  kombiniert,  zu- 

grunde, wobei  je  länger  je  mehr  die  zweite 
hervortritt  —  die  ja  auch  eine  Art  von 
Prävention  gegen  ein  übermäßiges  Anwachsen 
der  Armenlasten  in  sich  schließt. 

Auch  in  den  Vereinigten  Staaten  hat  es 
an  derartigen  Erscheinungen  des  Schuldner- 

schutzes um  so  weniger  gefehlt,  als  ja  die 
dortige  Rechtsentwicklung  keine  originäre 
ist,  sondern  im  allgemeinen  an  die  englische 
sich  anlehnt,  während  in  Louisiana  ins- 

besondere französischer  Einfluß  über- 
wiegt. Dieser  Umstand  hat  dann  auch  — 

rechtstechnisch  —  die  eigentümliche  Struktur 
der  Homestead  exemption  laws  insofern  ge- 

fördert, als  die  Jurisprudenz  sie,  freilich 
historisch  sehr  zu  Unrecht,  auf  den  Aus- 

schluß jeglicher  selbständiger  Verfügungs- 
gewalt des  Lehensmannes  über  das  Lehn- 

gut im  altenglischen  Feudalrecht  zurück- 
zuführen pflegt;  woraus  dann  wieder  (aus- 

genommen in  Louisiana)  vollkommen  logisch 
die  Anschauung  erwachsen  ist:  daß  die 
Unangreifbarkeit  der  Heimstätte  primärer 
Natur  sei,  ihre  Haftbarkeit  für  Schulden 
des  Besitzers  die  Ausnahme  darstelle;  mit 
anderen  Worten,  daß  das  Heimstättenprivileg 
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ausdehnend  auszulegen  sei.  Was  nämlich 
die  nordamerikanische  Exemptionsgesetz- 
gebung  charakterisiert,  ist  eben,  daß  sie 
ebenfalls  um  der  Wahrung  der  Produktivität 
des  Verpflichteten  willen  auch  Grund  und 
Boden  unter  den  Gesichtspunkt  als  Arbeits- 

instrument bringt  und  deshalb  in  den  Kreis 
des  unpfändbaren  Vermögens  einbezieht. 
Dadurch  und  durch  den  Umfang,  in  dem 
dies  geschieht,  erscheint  nun  freilich  das 
dem  Gläubiger  unzugängliche  geringste  Er- 

haltungsvermögen (Existenzminimum)  be- 
deutend erweitert.  Offenbar  ist  aber  hierin 

nicht  ein  neuer  gesetzgeberischer  Gedanke 
zu  erblicken,  sondern  bloß  die  intensivere 
Anwendung  eines  längst  den  Kodifikationen 
aller  Kulturstaaten  geläufigen,  wobei  man- 

cherlei begünstigende  Umstände  mitgewirkt 
haben:  der  geringe  Wert  des  Bodens  in 
dem  dünnbevölkerten  und  wirtschaftlich 

wenig  erschlossenen  Lande;  die  eben  da- 
durch gesteigerte  volkswirtschaftliche  Wer- 

tung und  die  freie  Beweglichkeit  der  Arbeit; 
die  mit  Rücksicht  hierauf  starke  Selbständig- 

keit derselben  und  demgemäß  große  Ver- 
breitung des  Grundeigentums  in  Staat  und 

Land;  das  auf  dieser  Basis  erwachsene 
Selbst-  und  Unabhängigkeitsgefühl  in  den 
Massen  der  Bevölkerung;  die  durch  all  das 
bewirkte  Demokratisierung  von  Staat  und 
Gesellschaft;  schließlich  und  nicht  zuletzt 
das  Bedürfnis  der  politischen  Parteien  und 
ihrer  Führer,  durch  Aufnahme  populärer 
Schlagworte  in  ihre  Programme  die  Wähler- 

massen zu  gewinnen.  Ja,  man  geht  kaum  fehl, 
wenn  man  gerade  auf  diese  letztgenannte 
Ursache  die  rasche  und  allgemeine  Nach- 

ahmung des  von  Texas  gegebenen  Beispiels 
zurückführt. 

Denn  der  Nutzeffekt  der  Exemptions- 
privilegien  konnte  von  vornherein  nur  un- 

beträchtlich sein  und  ist  auch  tatsächlich 
so  gut  wie  Null  gewesen.  In  der  Tat,  jene 
im  Vergleich  mit  alten  Kulturländern  außer- 

ordentliche Beweglichkeit  des  wirtschaft- 
lichen Lebens,  die  ihre  Erlassung  so  sehr 

erleichtert  hat,  machte  sie  für  normale 
Zeiten  auch  überflüssig.  Andererseits  ver- 

sagten sie  und  müssen  versagen:  wo  die 
Verhältnisse  sich  den  europäischen  angenähert 
haben,  der  Rahmen  für  die  ökonomische 
Betätigung  der  Individuen  enger  und  starrer 
geworden  ist,  die  großen  Ursachen  der 
Bodenverschuldung  zu  wirken  begonnen 
haben  und  auch  der  Besitzkredit  zu  aus- 

schlaggebender Rolle  gelangt  ist.  Man  ver- 
gegenwärtige sich  nur  nochmals  ihre  Struktur! 

Sie  schützen  nicht  gegen  die  Folgen  jeg- 
licher, sondern  nur  der  Personalverschuldun» 

—  übrigens  auch  dieser  nicht  ausnahmelos. 
Hypothekarischer  Belastung  der  Heimstätte 
beugen  sie  nur  auf  dem  Zwangsvollstreckungs- 

wege vor  und  nicht  auch  auf  dem  Vertrags- 

wege. Auch  ist  der  Verschuldungsfähigkeit 
keine  Grenze  gezogen.  Allerdings  erscheint 
die  unterpfandliche  Belastung  von  der  Ein- 

willigung der  Ehefrau  abhängig.  Allein 
diese  wird  sie  wohl  kaum  je  (und  gewiß 
selbst  im  Falle  leichtsinniger  Gebarung  des 
Mannes  nicht  immer)  versagen.  Hierzu 
kommt,  daß  dem  Wesen  der  Dinge  nach 
solche  Gesetze  zu  übermäßiger  Ausdehnung 
des  Realkredits  auf  Kosten  des  personalen 
führen  und  derart  selbst  die  beabsichtigte 
Wirkung  vernichten  müssen.  Denn  soweit 
der  Heimstättner  Personalkredit  nicht  zu 
finden  vermag  oder  dem  Andrängen  der 
Gläubiger  weichend  diesen  hypotheka- 

rische Sicherstellung  zu  leisten  sich  ge- 
zwungen sieht,  stellt  sich  das  Heimstätten- 

privileg als  ganz  illusorisch  heraus.  In 
Texas  allerdings  ist  auch  die  vertragsmäßige 

Belastung  der  Heimstätte  ausgeschlossen  — 
seit  langem  aber  schon  zu  überwiegendem 
Schaden  der  Farmer.  Mit  der  Intensivierung 
der  Landwirtschaft  ist  auch  dort  das  Be- 

dürfnis nach  Betriebskredit  gestiegen.  Zu- 
gleich aber  haben  sich,  eben  durch  die  Zu- 

rückdrängung der  Weidewirtschaft,  die 
Herden  verringert,  die  einst  eine  aus- 

reichende Grundlage  für  Personalkredit  ab- 
zugeben pflegten.  Dieser  ist  daher  nur 

mehr  gegen  die  —  auch  anderwärts  weit 
verbreitete  —  Verpfändung  der  Ernte  auf 
dem  Halm  erreichbar;  im  Hinblick  auf  den 
aleatorischen  Charakter  dieses  Geschäftes 
also  auch  bloß  gegen  hohe  Verzinsung.  Und 
ganz  allgemein  natürlich  suchen  sich  die 
Gläubiger,  die  besonderer  Umstände  halber 
nicht  in  der  Lage  sind,  hypothekarische 
Sicherstellung  zu  fordern,  durch  Anrechnung 
hoher  Gefahrenprämien  schadlos  zu  halten: 
so  namentlich  die  kleinen  Händler  und  die 
Kramladenbesitzer,  die  auf  Borg  verkaufen, 
durch  hohe  Preisaufschläge  für  kreditierte 
Waren.  Kurzum,  da  die  Exemptionsgesetze 
die  Ursachen  der  Verschuldung  weder  be- 

seitigen wollen  noch  können,  so  vermögen 
sie  auch  diese  selbst  und  die  Bewucherung 
der  Farmer  nicht  aufzuhalten.  Erwägt 
man  endlich  noch:  daß  die  Heimstätte  jeden- 

falls für  Delikts-  und  Obligationen  des  öffent- 
lichen Rechts  haftet,  daß  sie  freihändig 

verkauft  werden  darf,  daß  die  Möglichkeit 
für  den  Besitzer,  auf  ihre  Unangreifbarkeit 
zu  verzichten,  nur  nominell  eingeschränkt 
j  ist,  so  ist  klar,  daß  den  Heimstättengesetzen 
ebenso  wie  den  Wuchergesetzen  in  den 
meisten  Fällen  kaum  andere  als  moralische 
Bedeutung  zukommt.  In  ihrer  Heimat 
werden  sie  denn  auch  von  Volkswirtschafts- 

politikern und  den  Interessenten  selbst  ent- 
sprechend eingeschätzt.  Der  beste  Beweis 

hierfür  ist,  daß  in  den  Staaten,  in  denen 
das  Privileg  zu  seiner  Entstehung  eine 
öffentliche  Erklärung  des  Heimstättners  er- 
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fordert,  diese  äußerst  selten  nur  vorkommt. 
Als  Gelegenheitsgesetz,  um  den  Folgen 
einer  allgemeinen  wirtschaftlichen  Kata- 

strophe, wie  die  Krise  zu  Ende  der  dreißiger 
Jahre  des  19.  Jahrh.  sie  bedeutete,  zu  be- 

gegnen, mag  das  Gesetz  von  1839  in  Texas 
gute  Dienste  geleistet  haben.  In  der  Natur 
von  Gelegenheitsgesetzen  aber  liegt  es,  daß  sie 
nicht  über  die  Gelegenheit  hinaus  zu  wirken 
vermögen,  durch  die  sie  veranlaßt  wurden. 

Anhang.  Das  kanadische  Heimstätten- 
recht. Analog  wie  in  der  benachbarten 

großen  Kepublik  hat  sich  die  Gesetz- 
gebung einerseits  über  die  Verteilung  der 

öffentlichen  Domäne  zu  Besiedlungszwecken 
und  andererseits  in  betreff  der  Unangreifbar- 

keit der  Heimstätte  auch  in  Kanada  ent- 
wickelt. Was  speziell  diese  letztere  an- 

belangt, so  ist  festzuhalten:  daß  das  Exe- 
kutionsprivileg auch  Nicht-Familienober- 

häuptern zugestanden  erscheint,  daß  der 
Höchstwert  des  der  Zwangsvollstreckung 
entzogenen  Vermögens  mit  2000—2500  Doli 
bemessen  ist,  daß  die  Exemption  stets  nur 
durch  öffentliche  Erklärung  des  Heimstättners 
und  deren  Registrierung  begründet  wird 
und  daß  eine  Veräußerung  der  Heimstätte 
durch  den  überlebenden  Ehegatten  beim 
Vorhandensein  eines  minderjährigen  Kindes 
nur  mit  behördlicher  Zustimmung  erfolgen 
darf.  Und  wie  die  gleichartige  Struktur 
der  Heims 'ättengesetze,  so  ihre  Wirkung: diese  ist  auch  in  Kanada  nicht  größer  als 
in  den  Vereinigten  Staaten. 

IL    Heimstättenrechtsbestrebungen    auf 
europäischem  Boden. 

1.  Ihre  Ursachen  und  wirtschafts- 
politischen Ausgangspunkte1).  Im  Hinblick 

auf  die  vorstehend  skizzierten  Homestead 
exemption  laws  entstand  zu  Beginn  der  80  er 
Jahre  des  abgelaufenen  Jahrhunderts  auch 
in  Europa  eine  sehr  lebhafte  „Heimstätten- 
rechts"-Agitation.  Sie  bildet  einen  Teil 
jener  großen  agrarischen  Bewegung,  die  mit 
der  heftigen  Krise  anhob,  welche  —  ver- 

ursacht durch  die  überseeische  und  ost- 
europäische Konkurrenz  —  zu  Ende  der 

70  er  Jahre  über  die  mittel-  und  .west- 
europäische Landwirtschaft  hereinbrach  und 

deren  Wirkungen  noch  durch  den  gleich- 
zeitigen industriellen  Aufschwung  verschärft 

wurden.  Denn  dieser  zeitigte  allüberall 
einen  starken  Zug  zur  Stadt  und  in  die 
Fabrik  und  dadurch  nicht  bloß  einen  stetig 
fühlbarer  werdenden  Mangel  an  Landarbei- 

x)  Vgl.  hierzu:  Grünberg,  Agrarpolitik 
(Die  Entwicklung  der  Ideen  über  die  Organi- 

sation der  landwirtschaftlichen  Produktion),  in 
Die  Entwicklung  d.  deutsch.  Volkswirtschafts- 

lehre i.  19.  Jahrh.,  IL  Bd.  Leipz.  1908  (XXI, 
S.  46  ff.). 

tern,  sondern  ebendeshalb  auch  eine  Er- 
höhung der  Arbeitslöhne.  Von  zwei  Seiten 

her  also  erschien  die  Rentabilität  der  land- 
wirtschaftlichen Produktion  angenagt:  durch 

das  Sinken  der  (Getreide-  und  Woll-)  Preise 
sowie  durch  die  Zunahme  der  Gestehungs- 

kosten. Zugleich  wuchsen  die  Lebensan- 
sprüche sämtlicher  Bevölkerungsklassen.  End- 

lich traten  die  Uebelstände  einer  —  zu  nicht 
geringem  Teile  durch  Ueberschätzung  des 
Bodenwertes  hervorgerufenen  —  starken 
Verschuldung  des  ländlichen  Grundbesitzes 
zutage.  Auch  vorher  schon  war  diese  nicht 
unbemerkt  geblieben.  Allein  sie  war  auch 
von  den  unmittelbaren  Interessenten  wenig 
oder  gar  nicht  beachtet  worden.  Denn  die 
Zinsenlast  war  bei  den  günstigen  Preisen 
der  landwirtschaftlichen  Erzeugnisse  und 
den  hohen  Geldreinerträgen  aus  denselben 
unschwer  zu  tragen  gewesen.  Ueberdies 
hatte  man  mit  ununterbrochener  Fortdauer 

nicht  bloß,  sondern  auch  mit  Weiterent- 
wicklung der  Konjunkturengunst  gerechnet 

und  vielfach  diese  Hoffnung  bei  der  In- 
anspruchnahme von  Besitz-  und  sonstigem. 

Kredit  eskomptiert.  Nun,  nach  eingetretenem 
Umschwung,  wurde  das  volle  und  natürlich 
im  Vergleich  mit  früher  relativ  größere 
Gewicht  der  Zinsenlast  fühlbar.  Die  Klagen 
über  ihre  Unerschwinglichkeit  wurden  laut 
und  lauter.  Und  wie  es  in  solchen  Fällen 
immer  zugehen  pflegt:  der  Umfang  des 
Uebels  wurde  noch  maßlos  übertrieben. 

Das  ist  auch  psychologisch  leicht  ver- 
ständlich. Da  man  zunächst  die  weitere 

Entwicklung  der  Dinge  nicht  klar  zu  über- 
sehen vermochte,  so  generalisierte  man  auch 

diesmal  die  augenblicklich  wahrnehmbare 
Entwicklungstendenz.  An  die  Stelle  des 
alten  Optimismus  in  bezug  auf  die  Gestal- 

tung der  Markt-  und  Preisverhältnisse  trat  so 
schwärzester  Pessimismus.  Dann  aber  wurde 
die  Forderung  erhoben:  der  Staat  solle  der 
notleidenden  Landwirtschaft  gesetzgeberisch 
und  administrativ  zu  Hilfe  kommen.  Hier- 

für galt  es  demnach  auch,  die  öffentliche 
Meinung  zu  gewinnen.  Wann  aber  hätte  je 
eine  Agitation  geglaubt,  dies  ohne  Ueber- 
treibung  der  Uebelstände  erreichen  zu  können, 
deren  Beseitigung  sie  anstrebte? 

Bei  dieser  einen  Uebertreibung  ist  es 
nicht  geblieben.  Nicht  minder  als  der  große 
Grundbesitz,  wurde  behauptet,  sei  auch  der 
bäuerliche  überschuldet  und  dieser  sogar 

mehr  noch  als  jener.  Freilich  hätte  man 
bedenken  sollen,  daß  wenn  die  Verschuldung 
erst  im  Gefolge  der  Krise  ihre  eigentliche 
Schärfe  erhalten  hatte,  durch  sie  hauptsäch- 

lich die  -  Getreide  und  Wolle  erzeugenden 
—  Großwirtschaften  hatten  in  Not  geraten 

müssen;  daß  hingegen  von  dieser  Reflex- 
wirkung der  veränderten  Marktlage  bei  den 

mittleren  und  kleinen  Betrieben  entweder 
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gar  nicht  oder  doch  bloß  in  abgeschwächtem 
Maße  die  Rede  sein  konnte;  und  zwar  um 
so  eher,  als  die  Preisbewegung  bei  tierischen 
Produkten  und  vornehmlich  bei  Fleisch  nicht 
ebenfalls  eine  rückläufige,  sondern  vielmehr 
eine  ansteigende  war.  Diese  logische  Schluß- 

folgerung aus  dem  Wesen  der  Dinge,  die 
heute  so  gut  wie  allgemein  als  auch  der 
Wirklichkeit  entsprechend  anerkannt  ist, 
wurde  jedoch  anfänglich  kaum  beachtet. 
Deshalb  schon,  weil  in  Zeiten  der  Panik 
kritiklose  Hast  an  Stelle  kühler  Betrachtung 
und  ruhigen  Urteils  zu  treten  pflegt.  Aber 
aus  einem  zweiten  und  gewichtigeren  Grunde 
noch.  Die  Verschuldung,  versicherte  man, 
sei  nicht  erst  durch  die  Krise  zur  Ueber- 
schuldung  gediehen.  Diese  sei  vielmehr 
objektiv  bereits  vor  der  Krise  vorhanden 
gewesen  und  durch  sie  nur  subjektiv  zu 
Bewußtsein  gebracht  worden.  Demgemäß 
komme  innerhalb  des  Komplexes  von  Ur- 

sachen zur  Erklärung  der  landwirtschaft- 
lichen Notlage  der  Krise  bloß  symptomatische 

und  jedenfalls  auch  nur  ebenso  sekundäre 
Bedeutung  zu  wie  der  ausdrücklich  fiska- 

lischen Struktur  des  Steuersystems  und  der 
vollständig  mangelnden  oder  ungenügenden 
persönlichen  Fähigkeit  der  Wirte,  sich  den 
durch  die  geänderten  Betriebsverhältnisse  an 
sie  gestellten  Anforderungen  anzupassen. 
Die  wahren  Ursachen  der  Katastrophe  seien 
vielmehr  zu  suchen:  in  den  bestehenden 
Gesetzen  und  Einrichtungen  in  bezug  auf 
den  Verkehr  mit  landwirtschaftlichen  Gütern, 
ihre  Verschuldung  und  Zwangsveräußerung, 
ihre  Teilung  und  Vererbung;  also  in  der 
Verkehrs-  und  Belastungsfreiheit,  in  der 
Freiteilbarkeit  und  in  der  Unterstellung  auch 
des  ländlichen  Grundbesitzes  unter  das 

städtische,  vorwiegend  auf  Fahrhabe  berech- 
nete Prinzip  des  gleichen  Erbrechtes.  Hier- 

durch und  durch  das  freie  Waltenlassen  der 
Erwerbsinteressen  sei  eine  extrem-indivi- 

dualistische, rein  kapitalistische  Auffassung 
des  Grundbesitzes  gezeitigt  worden,  die  mit 
dessen  Natur  und  funktioneller  Bestimmung 
in  Staat  und  Gesellschaft  in  unvereinbarem 

Widerspruche  stehe.  Denn  die  Land- 
wirtschaft sei  kein  Gewerbe  wie  jedes 

andere.  Vielmehr  sei  sie  durch  ihr  eigenes 
Wesen  auf  eine  über  das  Leben  des  einzelnen 
hinausreichende  Verbindung  von  Familie  und 
Boden  gestellt.  Wie  solle  aber  dieses  Band 
halten  und  sich  bewähren,  wenn  man  den 
Boden  als  Ware  behandle?  Wie  könne 
dabei  der  Gedanke  lebendig  bleiben,  daß 
Haus  und  Hof  auch,  und  vor  allem,  eine 

„Heimat"  sei  und  nicht  bloß  einen  Geldwert 
darstelle,  den  man  —  ausschließlich  auf 
wirtschaftlichen  Augenblicksvorteil  bedacht 
—  kauft,  verwaltet,  losschlägt,  als  Mittel  zu 
jeweils  höchstem  Geldgewinn? 

In  den  düstersten  Farben  wurden  denn 

auch  die  Gefahren  ausgemalt,  von  welchen 
diese  rechtliche,  wirtschaftliche  und  gemüt- 

liche Lockerung  des  organischen  Zusammen- 
hanges zwischen  Bauer  und  Boden  unaus- 

weichlich begleitet  werde.  Gefahren  vor 
allem  für  den  Bauernstand  und  den  bäuer- 

lichen Betrieb!  Denn  wenn  der  große 
Grundbesitz  durch  seine  Größe  selbst  schon 

vor  der  verwüstenden  Vollwirkung  der  libe- 
ralen Agrargesetzgebung  geschützt  sei,  so 

erscheine  ihr  dafür  der  mittlere  und  kleine 

um  so  vollständiger  ausgesetzt.  Unaufhalt- 
sam vollziehe  sich  einerseits  dessen  Atomi- 

sierung  sowie  andererseits  dessen  Aufsaugung 
und  Enteignung  durch  Großgrundbesitz  und 
Großkapital,  d.  h.  die  Proletarisierung  der 
selbständig,  in  bescheidener  aber  gesicherter 
Unabhängigkeit  und  mit  von  den  Vätern  über- 

kommener Tüchtigkeit  auf  eigener  Scholle 
Lebenden  und  Arbeitenden.  Dies  sei  aber 
nicht  allein  im  privatkapitalistischen  Interesse 
der  direkt  betroffenen  mittelständischen  Pro- 

duzentengruppen zu  beklagen.  Nicht 
minder  verderblich  müsse  sie  auf  die  Dauer 

auch  für  die  Produktion  selbst  sich  ge- 
stalten. Ohnehin  schon  würden  durch  die 

vollständige  Entfesselung  von  Gewerbe  und 
Industrie,  die  Vervollkommnung  und  Ver- 
billigung  der  Verkehrsmittel,  die  Anziehungs- 

kraft der  Stadt,  den  obligatorischen  Militär- 
dienst, die  Zentralisation  der  Verwaltung 

der  Landwirtschaft  die  nötigen  Arbeitskräfte 

entzogen  und  zahllose  Individuen  zu  un- 
geheurem Schaden  für  Volkskraft  und  Volks- 

wirtschaft dem  Untergange  im  Strudel  des 
städtischen  Lebens  zugetrieben.  Wie  sehr 
aber  würde  diese  ungesunde  Entvölke- 

rung des  platten  Landes  durch  Bodenzer- 
splitterung und  gleichzeitig,  mittelbar  und 

unmittelbar,  wirksame  Konzentrations- 
tendenzen gesteigert!  In  wie  hohem  Maße  die 

Wehrkraft  des  Staates  durch  sie  untergraben! 

Wie  stark  der  ausgeprägte  Sinn  der  Land- 
bevölkerung für  Religion  und  Erhaltung  des 

Bestehenden  erschüttert!  Und  könne  man 
denn  überhaupt  mit  dem  Zustand  eines 
bauernlosen  Staates  und  eines  zahlreichen 

landlosen  Proletariats  die  Hoffnung  auf  er- 
folgreiche Verteidigung  der  herrschenden  Ord- 

nung in  Staat  und  Gesellschaft  gegen 
den  sozialdemokratischen  Ansturm  verein- 

baren ? 
Natürlich  knüpft  sich  an  die  Schilderung 

des  Uebels  —  auf  deren  Inhalt  und  Formu- 
lierung offensichtlich  die  Erfahrungen  über 

das  Konkurrenzverhältnis  zwischen  indu- 
striellem Großbetrieb  und  Handwerk  sowie 

die  Lehren  des  Marxismus  bestimmenden 
Einfluß  geübt  haben  —  die  Aufforderung  an 
den  Staat:  abhelfend  und  soweit  noch  mög- 

lich vorbeugend  einzugreifen,  um  den  Boden 
den  Menschen  und  diese  hinwiederum  dem 
Boden  zu  erhalten  und  wiederzugeben,  die 
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vorhandenen  Kleinbesitzer  zu  schützen  und 
die  Ansässigmachung  neuer  zu  fördern. 

2.  Versuche  zur  Schaffung  eines  bäuer- 
lichen Sonderrechts  unter  dem  Deck- 

wort ,, Heimstättenschutz".  All  das  Voran- 
geschickte muß  festgehalten  werden,  wenn 

neben  der  Genesis  der  Heimstättenrechts- 
Bewegung  auf  europäischem  Boden  auch  die 
Richtung  verständlich  werden  soll,  die  sie 
hier  genommen  hat. 

Das  nordamerikanische  Rechtsinstitut  war 
bereits  seit  dem  Ende  der  siebziger  Jahre 
bei  uns  bekannt.  Es  hatte  jedoch  wenig 
Beachtung  gefunden.  Erst  Rudolf  Meyer 
war  es.  der  ihm  i.  J.  1883  die  allgemeine 
Aufmerksamkeit  zuwendete.  Dessen  höchst 
rosige  Schilderungen  seiner  Rückwirkungen 
auf  die  privat-  und  volkswirtschaftliche  Ent- 

wicklung in  den  Vereinigten  Staaten  lösten 
vielfach  einen  wahren  Sturm  der  Begeiste- 

rung aus.  Das  unfehlbare  Arkanum  gegen 
die  Schäden  des  liberalen  Grundbesitzrechts 
schien  gefunden.  Ja,  mehr  noch:  ein  Mittel 
zur  Durchführung  des  allgemeinen  Menschen- 

rechts auf  Existenz  1  Zwar  meldete  sich 
bald  auch  die  Kritik  zu  Worte.  Auf  Grund 

eindringlicher  Prüfung  der  tatsächlichen  Ver- 
hältnisse an  Ort  und  Stelle  wies  Sering 

nach:  wie  maßloser  Uebertreibung  Meyer 
und  dessen  Nachbeter  sich  schuldig  machten 
und  daß  die  Homestead  exemption  laws 
sich  in  ihrer  Heimat  absolut  nicht  bewährt 

hatten.  Allein  Schlagworte,  einmal  aus- 
gegeben, sind  nicht  leicht  wieder  aus  der 

Welt  zu  schaffen;  namentlich  wenn  En- 
thusiasten und  Dilettanten  sich  ihrer  be- 

mächtigt haben.  Denn  im  Wesen  dieser  wie 
jener  liegt  es,  nicht  nur  selbst  unkritisch 
zu  sein,  sondern  auch  den  Ergebnissen 
fremder  Kritik  sich  zu  verschließen.  So 
dauerte  denn  die  Agitation  unbeirrt  fort  und 
die  Rezeption  der  Heimstättengesetzgebung 
ward  die  Losung. 

Sie  wurde  nicht  wenig  durch  eine  Reihe 
von  Mißverständnissen  und  Unklarheiten  über 
das  Wesen  der  letzteren  begünstigt.  Vor 
allem  verwechselte  man  nicht  selten  das 

Bundes-Heimstättengesetz  mit  den  parti- 
kulären Exemptionsnormen.  Nur  jenes 

rechtfertigte  in  gewissem  Sinne  die  Behaup- 
tung: in  der  großen  Republik  sei  der  gleiche 

Anspruch  aller  ihrer  Bürger  auf  Grund  und 
Boden  zur  Anerkennung  gebracht.  Wie  sollte 
es  aber  ohne  vollständige  Revolutionierung 
der  Eigentumsverhältnisse  auf  alle  Kultur- 

länder übertragen  werden,  in  denen  die 
Erde  längst  verteilt  ist?  Unmittelbar  prak- 

tisch wichtiger  noch  war  es,  daß  der  nord- 
amerikanische Gesetzgeber  nie  auch  nur 

entfernt  beabsichtigt  hatte,  die  Siedler 
dauernd  und  durch  die  Generationen  mit 
ihren  Stellen  zu  verknüpfen.  Schon  die 
Höchstbegrenzung  des  Heimstättenschutzes 

auf  die  Zeit  bis  zur  Volljährigkeit  des 
jüngsten  Kindes  beweist  dies.  Dazu  kommt 
der  dispositive  Charakter  der  Exemptions- 
vorschriften,  der  natürlich  dadurch  unberührt 
bleibt,  daß  die  Unpfändbarkeit  der  Heim- 

stätte mancherorten  von  Gesetzes  wegen 
Platz  greift.  Denn  nicht  dies  ist  entschei- 

dend, sondern  daß  ein  (von  der  Ehefrau 
ergänzter)  Willensakt  des  Heimstättners  ge- 

nügt, um  den  ihm  auch  ohne  sein  Zutun 
gewährten  Schutz  außer  Funktion  zu  setzen. 
Von  einem  Anwartschaftsrecht  der  Kinder 
ist  ebensowenig  die  Rede  wie  von  einer 
Durchbrechung  ihres  gleichen  Erbrechts. 
Und  wie  für  die  Heimstätte  keine  von  der 

gemeinen  abweichende  Erbfolge  festge- 
legt erscheint,  so  auch  keine  besonderen 

Erbteilungs Vorschriften.  Ob  die  Kinder 
die  Heimstätte  behalten,  veräußern,  in  natura 
oder  dem  Werte  nach  teilen,  darum  kümmert 
sich  das  Gesetz  in  keiner  Art.  Ist  ja  schließ- 

lich die  Unangreifbarkeit  —  wenn  sie  über- 
haupt wirksam  wird  —  nicht  einer  Be- 

triebseinheit als  solcher,  sondern  ledig- 
lich einer  gewissen  Vermögensmasse  zu- 

gedacht; und  wenn  diese  liegend  ist,  ohne 
Rücksicht  darauf,  ob  sie  ein  Wirtschafts- 

ganzes für  sich  oder  nur  den  Teil  eines 
solchen  ausmacht.  Kurzum,  die  Homestead 
exemption  laws  bezwecken  primär  Per- 

sonenschutz; und  zwar  zunächst  um  der 
Personen  selbst  und  nicht  um  ihrer  poli- 

tischen und  sozialen  Funktion  willen.  Diese 
sowie  die  etwaige  ungeschmälerte  Erhaltung 
bestimmter  landwirtschaftlicher  Betriebe  und 
Betriebsformen  wird  nur  als  Reflexwirkung 
jener  ins  Auge  gefaßt.  M  a.  W.,  das  nord- amerikanische Heimstättenrecht  ist  weder 
ein  agrarisches  Sonderrecht  überhaupt,  noch 
ein  bäuerliches  insbesondere. 

Gerade  ein  solches  aber  wurde  ja  von 
den  europäischen  Gegnern  der  Mobilisierung 
angestrebt!  Notwendigerweise  wandelte  sich 
ihnen  daher  Inhalt  und  Struktur  des  Heim- 
stättenrechts-Gedankens.  Dieser  erhielt  eine 
rein  agrarische  Färbung.  Und  indem  er  so 
einerseits  eine  ihm  ursprünglich  fremde 
Verengerung  erfuhr,  wurde  er  gleichzeitig 
vertieft  und  so  intensiv  ausgestaltet,  daß 
seine  Anwendung  nicht  nur  den  Mittel-  und 
Kleinbauern  in  kritischen  Zeitläufen  Schutz 

bringen,  sondern  auch  die  Gefahr  des  Her- 
1  einbruches  solcher  Krisen  ausschließen  sollte. 
In  diesem  Sinne  erfolgten  denn  auch  eine 
Reihe  gesetzgeberischer  Anregungen  in 

'  Deutschland,  Oesterreich,  der  Schweiz  und 
den   romanischen  Ländern.     Am   frühesten 

a)  in  der  Schweiz,  und  zwar  im 
Luzerner  Kanton,  wo  der  Großrat  Franz 
Beck-Leu  bereits  am  28./I1.  1882  die 
Erlassung  eines  Gesetzes  beantragte,  das 
Liegenschaften  von  Kleinbauern  oder 
[Handwerkern  im  Höchstkatasterwert  von 
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20000 Fr.,  die  grundbücherlich  als  „Familien- 
heimstätten"  registriert  würden,  dem  Zugriff 
der  Personalgläubiger  entziehen  sollte. 

Dieser  im  Wesen  mechansich-rezeptive  Vor- 
schlag verdichtete  sich  jedoch  im  Laufe 

seiner  Ueberprüfung  durch  eine  Sachver- 
ständigenkommission und  den  Regierungs- 

rat zu  detaillierten  Gesetzentwürfen,  die 
—  unter  Beschränkung  des  Heim- 

stättenschutzes auf  selbständige 
bäuerliche  Betriebe  —  diese  in  Fi- 

deikommisse  („Stammgüter")  verwandeln 
sollten.  Zugleich  wurde  auch  die  Ent- 

schuldung derselben,  wenn  sie  zu  mehr  als 
3/4  ihres  Schätzungswertes  belastet  wären, 
durch  eine  staatliche  Amortisationskasse  ins 
Auge  gefaßt.  Doch  kam  es  weder  zu  dem 
einen  noch  zu  dem  anderen.  Vielmehr 
wurden  sämtliche  Anträge  unter  dem  6./III. 
1886  durch  den  Großen  Rat  endgültig  ab- 

gelehnt1) und  gerieten  sodann  in  langjährige 
Vergessenheit,  um  erst  im  Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch  ihre  Auferstehung  zu  feiern 
(s.  unten  S.  229). 

b)  0 es ter reich.  Ein  —  wenigstens 
teilweise  —  besseres  Schicksal  war  gleich- 

gearteten Bestrebungen  in  Oesterreich  be- 
schieden, wo  die  Reaktion  gegen  die  Frei- 

heit des  Grundbesitzverkehrs  durch  Karl 
Freiherrn  v.  Vogelsang,  Lorenz  v.  Stein, 
Karl  Peyrer  Ritter  v.  Heimstatt  u.  a. 
in  besonders  heftiger  Form  verfochten  wurde 
und  wo  die  Regierung  schon  zu  Beginn  der 
80  er  Jahre  eingehende  Erhebungen  über 
die  Notlage  der  Landwirte  und  deren  Ur- 

sachen gepflogen  hatte.  Peyrer  war  es, 
der  die  Ergebnisse  dieser  Enqueten  ver- 

arbeitete und  auf  Grund  derselben  i.  J.  1884 
den  Entwurf  eines  Gesetzes  „betr.  die 
Erbfolge  in  landwirtschaftliche  Güter  und 

das  Erbgüterrecht"  veröffentlichte,  auf  dessen Struktur  die  Tatsache  von  entscheidendem 
Einfluß  war,  daß  einerseits  die  erst  1868 
beseitigte  Gebundenheit  bäuerlicher  Güter 
noch  in  frischer  Erinnerung  lebte  und  daß 
andererseits  ebenso  wie  in  Deutschland  die 
Mobilisierung  keine  ausnahmelose  gewesen 
war,  sondern  —  abgesehen  von  den  Fidei- 
kommissen  —  in  Tirol  und  Vorarlberg  An- 

erbenrecht und  Unteilbarkeit  fortbestanden2). 
Neben  Vorschlägen  eines  Intestat-An- 

erbenrechts  für  s  ä  mt  1  i  c  h  e  —  nicht 
fideikommissarisch  oder  lehensmäßig  ge- 

bundene —  landwirtschaftliche 
Güter  enthielt  der  Peyrersche  Entwurf 
ein  mit  Z  w  an  g  s  c  h  a  r  a  k  t  e  r  ausge- 

stattetes Sonderrecht  für  jene  behausten 
landwirtschaftlichen    Anwesen    mit    einem 

J)  Vgl.  hierüber  Grünberg  i.  Arch.  f.  soz. 
Gesetzgebung  u.  Stat.  IV,  377/380. 

2)  Vgl.  Grünberg,  Studien  zur  Österreich. 
Agrargeschichte    Leipzig  1901.    S.  181  ff.,  263  ff. 

Katastralreinertrag  von  mindestens  50  und 
höchstens  1000  fl.,  die  auf  Antrag  des 
Eigentümers  oder  auf  Grund  letztwilliger 

Verfügung  desselben  als  „Erbgüter"  in  ein 
besonders  öffentliches  Buch  („Erbgüterbuch") 
eingetragen  würden.  Parzellenbesitz  sollte 
demnach  die  Erbgutsqualität  niemals,  großer 
nur  in  betreff  eines  —  innerhalb  der  ge- 

nannten Wertgrenze  sich  haltenden  —  Teiles 
erlangen  können.  —  Auf  die  einmal  erlangte 
Erbgutsqualität  und  deren  Rechtsfolgen  kann 
kein  Erbgütler  verzichten.  Sie  bleibt  auch 
„für  jeden  nachfolgenden  Eigentümer  wirk- 

sam"; und  zwar  bis  zu  ihrer  Löschung,  die ihrerseits  wieder  nur  auf  Ansuchen  des 
Eigentümers  und  nur  dann  von  der  Behörde 
(dem  Bezirksgericht,  in  dessen  Sprengel  das 
Wohnhaus  der  Besitzung  liegt)  bewilligt 
werden  darf,  wenn  sie  nachweislich  „mit 
Vorteilen  für  die  Bewirtschaftung  des  Gutes 
verbunden  ist,  welche  in  anderer  Weise 

nicht  erreicht  werden  können".  —  Die  Ver- 
äußerung von  Erbgütern  im  ganzen  ist 

ohne  weiteres  gestattet.  Ihre  Zerstücklung 
dagegen  —  sei  es  unter  Lebenden,  sei  es 
im  Falle  des  Ueberganges  auf  (Testaments- 

oder Intestat-)  Erben  —  nur:  schlechthin,  im 
Auseinandersetzungsverfahren,  beim  Aus- 

tausch gleichwertiger  Gründe  und  beim  Vor- 
liegen gesetzlicher  Expropriationsmöglich- 

keiten; sonst  hingegen,  bloß  unter  den 
gleichen  Voraussetzungen  wie  die  Löschung 
der  Erbgutseigenschaft  und  wenn  durch 
die  Teilung  der  Wert  der  Stammstelle  nicht 
unter  das  gesetzliche  Minimum  sinkt.  — 
Eine  Belastung  ist  gestattet :  mit  Hypotheken, 
wenn  deren  Kapitalbetrag  nicht  das  Zehn- 

fache; mit  ablösbaren  Grundrentenschulden, 
wenn  deren  Jahressumme  nicht  die  Hälfte 
des  Katastralreinertrages  überschreitet.  Auch 
eine  Weiterbelastung  bis  zum  Doppelten 
dieser  Höhe  ist  zulässig:  jedoch  nur  mit 
realbehördlicher  Zustimmung  unter  denselben 
Voraussetzungen  wie  Zerstücklungen  und 
unter  der  weiteren  Bedingung  einer 
ratenweisen  Tilgung  dieses  Plus  in  längstens 
20  Jahren.  Endlich  darf  das  Erbgut  be- 

lastet werden:  mit  einem  seinen  Erträgnissen 
angemessenen  landesüblichen  Ausgedinge 
oder,  statt  desselben,  einer  Lebensrente  zu 
gunsten  des  Vorbesitzers  und  dessen  über- 

lebenden Ehegatten  sowie  mit  der  Ver- 
pflichtung zu  angemessener  Erziehung  und 

standesgemäßer  Erhaltung  der  Kinder  des 
abgetretenen  Wirtes  bis  zu  erreichter  Groß- 

jährigkeit oder  Erwerbsfähigkeit.  Alle  diese 
Belastungsnormen  gelten  auch  auf  den  Todes- 

fall. —  Daraus  ergeben  sich  wichtige  Konse- 
quenzen für  die  Erbteilung.  Natürlich  gelten 

die  allgemeinen  Anerbenrechtsvorschriften 
auch  für  Erbgüter,  d.  h.  die  Erbteilung  hat 
unter  Zugrundelegung  eines  Mehrfachen  des 
Katastralreinertrages   stattzufinden,    dessen 



Heimstättenrecht 
225 

Fixierung  mit  einem  10— 20  fachen  des 
letzteren  der  Landesgesetzgebung  vorbehalten 
■wird  und  das  mangels  einer  landesgesetz- lichen  Norm  mit  dem  20 fachen  anzunehmen 

ist.  Der  Uebernehmer  eines  „Erbgutes"  er- 
scheint jedoch  insofern  noch  stärker  bevor- 

zugt, als  die  Erbteilung  auf  Basis  der  Hälfte 
nur  jenes  Betrages  erfolgen  soll  —  wenn 
der  Erblasser  nicht  anderweitig  verfügt  hat. 
Dieser  kann  ferner  dem  Gutsübernehmer 
innerhalb  der  Pflichtteilsgrenzen  beliebig 
hohe  Vermächtnisse  auftragen.  Derselbe 
haftet  aber  den  Bedachten  nur  persönlich, 
wenn  deren  Forderungen  die  gesetzlich  ge- 

stattete Realbelastung  überschreiten.  Anderer- 
seits können  seine  minderjährigen  oder  er- 

werbsunfähigen Geschwister  „standesge- 
mäßen Unterhalt  auf  dem  Gute  gegen 

standesgemäße,  ihren  Kräften  entsprechende 

Mitarbeit"  beanspruchen.  Doch  müssen  sie, 
als  Aequivalent  für  den  Unterhalt  und  so- 

lange dieser  dauert,  auf  die  Auszahlung 
ihrer  Abfindung  und  deren  Verzinsung  ver- 

zichten; und  der  Abfindungsanspruch  er- 
lischt überhaupt,  wenn  sie  auf  dem  Gute 

sterben,  ohne  Ehegatten  oder  Kinder  zu 
hinterlassen.  —  Die  normale  und  jedenfalls 
prinzipale  Zwangsvollstreckung  in  Erbgüter 
ist  die  Zwangsverwaltung,  die  zur  Herein- 

bringung jeglicher  Art  von  Forderungen 
Platz  greifen  kann  —  immer  jedoch  nur 
derart,  daß  dem  Erbgütler  und  seiner 
Familie  der  Anspruch  auf  unentgeltliche 
Wohnung  auf  dem  Anwesen  und  auf  einen 
exekutionsfreien  Jahresbezug  von  350  fl. 
gewahrt  bleibt.  Doch  gehen  diesem  Geld- 

notbedarf vor:  Steuern  und  andere  öffent- 
liche Abgaben,  Forderungen,  die  mit  einem 

gesetzlichen  Pfandrecht  ausgestattet  sind, 
und  die  gesetzlich  zugelassenen  Realforde- 

rungen. Wegen  dieser  drei  Forderungs- 
gruppen kann  das  Erbgut  auch  dem  Zwangs- 
verkauf unterzogen  werden;  ferner  sofort 

und  ohne  vorangehende  Sequestration:  wenn 
die  Befriedigung  des  Exekutionsführers  im 
Wege  der  Sequestration  mehr  als  zwei  Jahre 
brauchen  würde  und  wenn  es  sich  um  mehr 

als  zweijährige  Rückstände  an  Jahres- 
leistungen oder  um  die  Rückzahlung  von 

Hypothekarkapitalien  handelt.  Natürlich 
findet  die  Versteigerung  immer  nur  statt 
unbeschadet  der  Erbgutsqualität  und  unter 
deren  Vorbehalt.  Dem  Ersteher  können 
denn  auch  nur  solche  Forderungen  zur 
Uebernahme  gegen  Einrechnung  in  den 
Meistbot  überwiesen  werden,  mit  welchen 
ein  Erbgut  belastet  werden  darf.  Die  übrigen 
sind  zu  löschen,  auch  wenn  der  Feilbietungs- 
erlös  zu  ihrer  Deckung  nicht  ausreicht.  — 
Hervorzuheben  ist  schließlich,  daß  auch  be- 

reits über  die  Normalhöhe  hinaus  belastete 
Besitzungen  sollten  als  Erbgüter  eingetragen 
werden  können  —  jedoch  selbstverständlich 

ohne  Präjudiz  für  bereits  bestehende  Hypo- 
thekarforderungen. Ebenso  sollten  die  Nor- 

men über  die  Belastung  und  Verschuldung 
auch  Personalgläubigern  gegenüber  erst  6  Mo- 

nate nach  Kundmachung  der  erbgüterlichen 
Intabulierung  in  Kraft  treten. 

Das  RG.  v.  l./V.  1888  „betr.  die  Ein- 
führung besonderer  Erbteilungsvorschriften 

für  landwirtschaftliche  Besitzungen  mittlerer 

Größe"  hat  einen  Teil  der  Peyrerschen 
Vorschläge  insofern  verwirklicht,  als  es  die 
Teilung  jener  Bauerngüter  im  Erbgangswege 
verbietet,  deren  Uebernahme  durch  einen 
der  Miterben  anordnet  und  die  Begünstigung 
des  Anerben  bei  der  Erbteilsberechnung  auf 
Kosten  der  weichenden  Erben  zuläßt,  deren 
Erbansprüche  im  übrigen  hypothekarisch 
auf  das  Gut  eingetragen  werden  sollen. 
Doch  überläßt  es  der  Landesgesetzgebung 
die  nähere  Feststellung  sowohl  des  Be- 

griffs „landwirtschaftliche Besitzung  mittlerer 
Größe"  als  auch  der  Reihenfolge  in  der 
Berufung  zur  Gutsübernahme  sowie  der  Art 
und  Größe  des  Anerbenpräzipuums.  Da- 

neben wird  ferner  die  Landesgesetzgebung 
ermächtigt:  die  Teilung  solcher  Bauerngüter 
auch  unter  Lebenden  zu  untersagen  (Höfe- 

recht). Die  dem  Anerben-  und  Höferecht 
unterworfenen  Anwesen  sind  von  Amts  wegen 
festzustellen  und  in  ein  evident  zu  führendes 
Höfebuch  einzutragen,  so  daß  die  Hofqualität 
zur  dauernden  Eigenschaft  jener  Besitzungen 
würde. 

Das  skizzierte  Gesetz  ist  ein  Rahmen- 
gesetz, bedurfte  daher  zu  seiner  Verwirk- 

lichung in  jedem  Kronlande  eines  eigenen 
Landesgesetzes.  Durch  etwa  zwei  Jahrzehnte 
haben  indessen  alle  Landtage  die  Zumutung 
abgelehnt,  solche  Ausführungsgesetze  zu  be- schließen. Dabei  wurde  namentlich  das 

Höferecht  heftig  angegriffen  und  darauf  ver- 
wiesen, daß  die  Bauern  sich  ihre  rechtliche 

und  wirtschaftliche  Freiheit  nicht  nehmen 

lassen  wollen  und  jede  Bevormundung  per- 
horreszieren.  Da  aber  die  Regierung  am 
Höferecht  festhielt  und  dessen  Loslösung 
von  dem  Anerbenrecht,  das  in  einigen  Land- 

tagen günstigere  Beurteilung  erfuhr,  nicht 
zugeben  wollte,  so  blieb  auch  dieses  auf 
dem  Papier  —  mit  Ausnahme  von  Tirol 
(G.  v.  12./VI.  1900),  wo  jedoch,  wie  wir 
wissen,  der  althergebrachte  Zustand  nur 
modernisiert  zu  werden  brauchte.  Erst  als 
die  Regierung  ihre  Haltung  änderte,  ist 
das  Anerbenrecht  (ohne  Höferecht)  in 
Kärnten  (G.  v.  16./III.  1903)  und  Böhmen 
(G.  v.  7./VIII.  1908)  gesetzlich  festgelegt 
worden1). 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V 

l)  Vgl.  Schiff,  Die  agrarpolitische  Gesetz- 
gebung d.  österr.  Landtage  1902-1908  (S.-A. aus  d.  Ztschr.  f.  Volksw.,  Sozialpol.  u.  Verwltg.), 

Wien  1909.  S.  70  ft 
15 
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Die  sonstigen  Anregungen  Peyrers  be- 
gegneten in  der  Oeffentlichkeit  und  bei  den 

Interessenten  so  ausgesprochenem  Wider- 
stand, daß  die  Regierung  darauf  verzichtete, 

die  gesetzgebenden  Körperschaften  mit  ihnen 
zu  befassen.  Aus  dem  gleichen  Grunde  hat 
sie  auch  die  1894  dem  Reichsrat  unter- 

breiteten Vorlagen  betreffend  die  Errichtung 
von  Berufsgenossenschaften  der  Landwirte 
und  von  Rentengütern  wieder  zurückgezogen, 
die  den  Zweck  verfolgten:  dem  Bauernstand 
—  unter  fast  völliger  Lahmlegung  seiner 
Bewegungsfreiheit  —  seine  Schulden  ab- 

lösen zu  helfen  und  neuer  Verschuldung  zu 
wehren.  Doch  kehrten  gerade  diese  Ten- 

denzen in  den  galizischen  LandesGG.  v. 
17./II.  1905  und  l./X.  1907  wieder;  und  auch 
in  der  Bukowina  ist  ein  analoges  Gesetz 

beschlossen  worden1). 
c)  Deutschland.  Auch  wer  den  öster- 

reichischen Reformentwürfen  und  -gesetzen 
durchaus  feindlich  gegenübersteht,  wird 
ihnen  und  speziell  den  Peyrerschen  Vor- 

schlägen wenigstens  den  Vorzug  juristischer 
Genauigkeit  und  Durchbildung  zugestehen 
müssen.  Im  Gegensatz  hierzu  macht  sich 
dagegen  in  dem  Initiativ-,, Entwurf  eines 
Reichsheimstättengesetzes  für  das  Deutsche 

Reich",  der  erstmals  1890  und  sodann  neuer- 
lich wiederholt,  zuletzt  unter  dem  7./XII. 

1905,  im  Reichstag  eingebracht  wurde,  nur 
Dilettantismus  und  gesetzestechnische  Un- 

fähigkeit breit. 
Nach  ihm  ist  jeder  deutsche  Reichs- 

angehörige nach  vollendetem  24.  Lebensjahr 

zur  Errichtung  einer  „Heimstätte"  befugt. 
Doch  kann  niemand  mehr  als  eine  be- 

sitzen. —  Als  solche  darf  in  das  „Heim- 
stättenbuch" jeder  Grundbesitz  eingetragen 

werden,  der  nicht  die  Größe  eines  Bauern- 
hofes übersteigt,  dabei  aber  wenigstens 

eine  befelderte  Häuslerstelle  repräsentiert, 
d.  h.  einer  Familie  Wohnung  gewährt  und 
eine  landwirtschaftliche  Produktion  ermög- 

licht. Ein  notwendiges  Zubehör  der  Heim- 
stätte bilden:  die  Wohn-  und  Wirtschafts- 

gebäude, der  unentbehrliche  lebende  und 
tote  fundus  instructus  und  die  zur  Wirt- 

schaftsfortführung bis  zur  nächsten  Ernte 
unentbehrlichen  Erzeugnisse.  —  Diese  An- 

wesen brauchen  nicht  lastenfrei  zu  sein. 

Doch  müssen  bereits  bestehende  Hypotheken- 
und  Grundschulden  vor  der  Eintragung 
der  Heimstätteneigenschaft  in  amortisierbare 
Renten  umgewandelt  werden;  und  Stellen, 
die  schon  über  die  Hälfte  des  Ertragswertes 
hinaus  belastet  sind,  können  zur  Eintragung 
nur  zugelassen  werden,  wenn  der  Eigentümer 
sich  verpflichtet,  das  Belastungsplus  mit  1% 
jährlich  zu  tilgen  und  dieser  Tilgungsmodus 
gesichert  erscheint  —  vorbehaltlich  übrigens 

2)  Vgl.  Schiff,  ebd.  S.  76 ff. 

auch  verstärkter  Amortisation.  —  Die  Heim- 
stätte ist  —  ausgenommen  zu  Umtausch- 

zwecken und  auch  da  nur  mit  heimstätten- 
behördlicher Bewilligung  —  schlechthin 

und  dauernd  unteilbar.  —  Ihre  Belastung 
bis  zur  Hälfte  des  Ertragswertes  kann  heim- 

stättenbehördlich „aus  begründetem  Anlaß" 
gestattet  werden;  sie  muß  aber  gestattet 
werden:  im  Falle  einer  Mißernte  oder  bei 
sonstigen  Unglücksfällen,  zu  notwendigen 
Meliorationen  und  zur  Abfindung  von  Mit- 

erben. Natürlich  darf  die  Belastung  nur  in 
Form  der  Rentenverschuldung  erfolgen,  für 
die  eine  zweckentsprechende  Amortisations- 

frist festgesetzt  ist.  —  Die  Heimstätte  ist 
—  vorbehaltlich  des  Nießbrauchsrechts  des 
überlebenden  Ehegatten  —  nur  nach  An- 

erbenrecht vererblich.  —  Sie  unterliegt  der 
Zwangsversteigerung  nur  in  einem 
einzigen  Falle:  wenn  es  sich  um  Forderungen 
(aller  Art)  handelt,  die  aus  der  Zeit  vor 
ihrer  Errichtung  stammen  und  innerhalb 
einer  Frist  von  3  Jahren  nach  Veröffent- 

lichung der  Heimstätteneigenschaft  geltend 
gemacht  werden.  Sonst  ist  als  Exekutions- 

maßregel bloß  die  von  der  Heimstättenbe- 
hörde zu  vollziehende  —  Zwangsverwaltung 

zugelassen.  Auch  sie  aber  nur  wegen  Schul- 
den, die  zur  Errichtung  und  zum  Ausbau  der 

Heimstätte  kontrahiert  worden  sind;  ferner 

wegen  rückständiger  Renten  und  Annui- 
täten; endlich  wegen  gesetzlicher  und  De- 

liktsverpflichtungen. —  Eine  Veräußerung 
der  Heimstätte  im  ganzen  ist  mit  Genehmi- 

gung der  Ehefrau  erlaubt.  Auch  soll  ihre 
Aufhebung  durch  Löschung  im  Heimstätten- 

buche auf  hinreichend  begründeten  Antrag 
des  Eigentümers  möglich  bleiben  —  auch 
sie  aber  nur  unter  Zustimmung  des  Gatten 
sowie  der  Annuitätsberechtigten.  —  Landes- 

rechtlicher Ordnung  bleiben  vorbehalten: 
die  nähere  Bestimmung  der  Höchst-  und 
Mindestgröße  der  Heimstätte;  das  Nieß- 

brauchsrecht des  überlebenden  Ehegatten 
und  das  Heimstättenrecht;  die  Errichtung 
der  Heimstättenbehörde  und  der  Heimstätten- 
rentenbanken;  endlich  generell  „alle  näheren 

Bestimmungen". Erst  mit  dem  vorstehenden,  vom  Kammer- 
herrn von  Riepenhausen  herrührenden 

Entwurf  —  der  hier  in  der  übrigens  von 
der  ursprünglichen  nur  ganz  unwesentlich 
abweichenden  Fassung  wiedergegeben  er- 

scheint, die  er  durch  die  kommissionelle 
Behandlung  im  Reichstage  erfahren  hat  — 
setzte  in  Deutschland  eine  lebhafte  Heim- 

stättenrechtsagitation ein,  zu  welcher  sich 
vor  1890  nur  wenige  Anläufe  gezeigt  hatten. 
Im  Reichstage  fand  sie  bei  den  Konservativen, 
dem  Zentrum  und  innerhalb  der  national- 

liberalen Partei  Unterstützung,  blieb  jedoch 
gesetzgeberisch  vollkommen  unfruchtbar.  Die 
Regierung    stimmte    weder    der    Riepen- 
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hau  senschen  Formulierung  zu,  noch  gab 
sie  der  Reichstagsresolution  Folge,  durch 
welche  sie  aufgefordert  wurde,  eine  in  der 
Richtung  derselben  sich  bewegende  Vor- 

lage auszuarbeiten  (1894).  Hatte  ja  auch 
der  Deutsche  Landwirtschaftsrat  bereits  1891 

und  1893  in  Uebereinstimmung  mit  den 
meisten  landwirtschaftlichen  Zentralvereinen 

einhellig  die  These  seines  Referenten  A. 

Buchenberger  gebilligt:  daß  die  vor- 
liegende Ausgestaltung  des  Heimstätten- 

rechts ganz  unpraktikabel  sei.  An  dieser 
Auffassung  hielt  man  seither  fest.  Mit 
vollem  Recht.  Denn  der  Entwurf  ist 

so  recht  ein  Messer  ohne  Klinge,  an 
der  der  Stiel  fehlt.  Eine  Reihe  wich- 

tigster Probleme  überläßt  er,  ohne  den  min- 
desten Fingerzeig  zu  ihrer  Lösung,  der  Lan- 

desgesetzgebung. Und  wieviel  andere  über- 
geht er,  ohne  sie  auch  nur  zu  bemerken. 

Wie  soll  bei  der  Heimstättenerrichtung  ver- 
fahren werden?  Ist  die  Heimstättenqualität 

durch  Rückenbesitz  bedingt?  Wie  steht  es 
um  den  Notbedarf  des  Heimstättners  und 

seiner  Familie  während  der  Zwangsverwal- 
tung, wie  um  den  Alimentationsanspruch 

minorenner  oder  erwerbsunfähiger  Ge- 
schwister des  Anerben,  wie  um  die  Siche- 

rung des  Miterben  und  eines  etwaigen  Aus- 
gedinges? Welche  Wirkung  soll  der  Heim- 

stättenverkauf haben?  Abgesehen  hiervon 
aber  wurden  prinzipielle  Einwendungen 
erhoben  gegen:  die  absolute  Unteilbarkeit; 
die  Kreditsperre  im  Gefolge  der  schemati- 

schen Verschuldungsgrenze;  die  Unbegrenzt- 
heit  der  —  für  kleinbäuerliche  und  gar  erst 
für  Häuslerstellen  nur  höchst  ausnahmsweise 

passenden  —  Zwangsverwaltung;  das  Ueber- 
maß  behördlicher  Bevormundung  im  allge- 

meinen, das  im  Heimstättner  jedes  Selbst- 
verantwortlichkeitsgefühl ertöten  müsse. 

Die  entschiedenen  Anhänger  einer  Rückkehr 
zur  Gebundenheit  wieder  nahmen  Anstoß 

an  dem  bloß  fakultativen  Charakter  der  ge- 
planten Reform  sowie  an  der  zeitlichen  und 

sachlichen  Einschränkung  der  Zwangsver- 
steigerung, welche  rascheste  Kündigung 

der  vor  der  Heimstättenerrichtung  ent- 
standenen Forderungen  geradezu  erzwingen 

würden. 
d)  Italien.  Hier  waren  es  vornehmlich 

die  Brüder  Ippolito  und  Ignazio  Santan- 
gelo  Spoto,  die  für  ein  Heimstättenrecht 
im  Sinne  des  deutschen  Entwurfes  eintraten. 
1894  wurde  auch  die  Kammer  vom  Ab- 

geordneten Pandolfi  mit  einem  analogen 

Antrag  befaßt1).  Dieser  ist  jedoch  bald  in 
der  Versenkung  verschwunden  (vgl.  S.  229). 

3.  Versuche  einer  Rezeption  des  Heim- 
stättenrechts   in    wesentlich    nordameri- 

*)  Vgl.  La  Reforme  sociale  v.  16./XI.  1894, 
S.  686/695. 

kanischer  Formulierung.  Die  bisherige 
und  offensichtlich  bleibende  Erfolglosig- 

keit aller  Agrarreformpläne,  die  neuerliche 
strenge  Bindung  von  Bauer  und  Boden  be- 

zwecken, ist  leicht  erklärlich.  In  den 
romanischen  Ländern  war  die  Zahl  ihrer 
Befürworter  von  vornherein  äußerst  gering. 
Aber  auch  in  Gebieten  deutscher  Rechts- 

entwicklung widerstrebte  ihnen  der  Groß- 
teil der  agrarpolitischen  Schriftsteller  ent- 

schiedenst, auch  wenn  sie  —  wie  zumeist 
—  eine  Regulierung  der  Freiheit  des  Liegen- 

schaftsverkehrs für  notwendig  halten.  Aus- 
schlaggebend ist  jedoch,  daß  jene  Bevölke- 

rungskreise, in  deren  Interesse  die  Rückkehr 
zu  einem  überwundenen  Agrarrecht  statt- 

finden soll,  hiervon  auch  in  den  Gegenden 
der  Geschlossenheit  nichts  wissen  wollen 
und  erst  recht  nicht  dort,  wo  die  letztere 
seit  Jahrhunderten  außer  Uebung  ist.  Daher 

ja  auch  die  sonst  kaum  verständliche  Tat- 
sache, daß  selbst  jene  Agrarpolitiker,  die  un- 

verhüllt eine  Fideikommissierung  des  bäuer- 
lichen Besitzes  fordern,  dieselbe  doch  nur 

ganz  oder  vorwiegend  auf  fakultativem  Wege 
durchgeführt  sehen  möchten,  obgleich  das 
neu  zu  schaffende  Recht  hierdurch  verur- 

teilt würde,  toter  Buchstabe  zu  bleiben.  Wie 

wenig  schließlich  ein  „Erbgüterrecht"  auf Parzellenbesitz  Anwendung  leidet,  wie 
utopisch  es  ist,  von  ihm  die  Scßhaftmachung 
landloser  Arbeiter  zu  erwarten,  wie  sehr 
seine  Anwendung  auf  Arbeiterstellen  die 
Lage  der  Arbeiter  namentlich  in  Gebieten 
vorherrschenden  landwirtschaftlichen  Groß- 

betriebes und  geringer  industrieller  Ent- 
wicklung verschlechtern  würde,  braucht 

nicht  erst  besonders  dargelegt  zu  werden. 
Mit  Rücksicht  auf  all  das  begegnen  wir 

daher  neben  den  bisher  geschilderten  Be- 
strebungen und  Versuchen  anderen,  die  von 

vornherein  oder  wenigstens  in  ihrer  kon- 
kreten tatsächlichen  Entwicklung  auf  eine 

Rezeption  des  Heimstättenrechts  in  seiner 
nordamerikanischen  Formulierung  hinaus- laufen.    So  vor  allem  in 

a)  Frankreich  (und  Belgien),  wo  sie 
sich  besonders  eigenartig  gestaltet  haben,  weil 
sie  ursprünglich  rein  wohnungspolitisch  ge- 

richtet waren.  Sie  knüpfen  hier  nämlich  an 
an  die  belgischen  Arbeiterwohnungsgesetze 
v.  9./VIII.  1889  und  18./VI.  1893,  die  neben 
anderem  auch  Arbeitern  einerseits  Eigen- 

hauserwerb ermöglichen  und  andererseits 
durch  gewisse  Steuerbefreiungen  Festhaltung 
des  einmal  erworbenen  Eigenhauses  er- 

leichtern wollen.  Hierbei  sollen  nur  Lohn- 
arbeiter begünstigt  werden,  die  außer 

dem  Hause  —  dessen  Mietwert  eine  orts- 

klassenmäßig abgestufte  Höhe  nicht  über- 
schreiten darf  und  dessen  Vermietung  nur 

beschränkt  zulässig  ist  —  kein  anderes  un- 
bewegliches   Vermögen    besitzen    und    für 

15* 
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eigene  Rechnung  nicht  mehr  als  50—100  a 
mit  einem  Höchstkatastralreinertrage  von 
50  Fr.  bewirtschaften.  —  Diesen  Gesetzen  ist 
das  französische  v.  30./XI.  1894  nach- 

gebildet, das  sich  aber  nicht  mehr  auf  Ar- 
beiterwohnungen allein,  sondern  auf  „billige" 

Wohnungen  schlechthin  bezieht  und  zudem 
die  Unterstützung  des  Eigenhauserwerbs 

durch  „kleine  Leute"  im  allgemeinen  ins 
Auge  faßt.    Wichtiger  noch  ist,  daß  es  eine 
—  vorher  in  Belgien  vergeblich  angestrebte  — 
Abänderung  der  Erbteilungs Vorschriften 
des  Code  civil  statuiert,  durch  die  es  möglich 
wird,  die  sofortige  vollständige  Auseinander- 

setzung unter  den  Miterben  zu  vermeiden 
und  dieGemeinschaft  in  betreff  des  „billigen" 
Hauses  durch  5—10  Jahre  aufrechtzu- 

erhalten, wenn  das  letztere  beim  Tode 
des  Erblassers  von  ihm,  seinem  Ehegatten 
oder  einem  seiner  Kinder  bewohnt  wird 
und  eines  dieser  oder  jene  die  Fortsetzung 
der  Gemeinschaft  beantragen.  Zudem 
wird  jedem   der  Miterben   und   auch   dem 
—  im  Miteigentum  stehenden  —  über- 

lebenden Ehegatten  ein  Aufgriffsrecht  ein- 
geräumt. —  In  Belgien  wieder  werden 

durch  G.  v.  21. /V.  1897  und  16./V.  1900 
die  Gebühren  bei  Erwerbung  und  Ueber- 
tragung  direkt  bewirtschafteter   Kleingüter 
—  mit  einem  Höchstkatastralreinertrag  von 
200,  d.  h.  einem  Verkehrswert  von  ca.  8000  Fr. 
—  auf  die  Hälfte  herabgesetzt  und  zugleich 
die  in  Frankreich  erfolgte  Abänderung  des 
Code  civil  rezipiert.  Hierbei  erfahren  die 
neuen  Erbteilungsvorschriften  Ausdehnung 
auch  auf  Kleingüter  mit  einem  Höchst- 

katastralreinertrag von  300  Fr.  und  beziehen 
sich  demgemäß  fortan  nicht  nur  auf  Haus 
und  Gut,  sondern  auch  auf  deren  Zubehör. 
Endlich  soll  die  Fortdauer  der  Gemeinschaft 
nicht  bloß  auf  Antrag  eintreten,  sondern 
auch  vom  Friedensrichter  von  Amts  wegen 
und  bis  zur  Volljährigkeit  des  jüngsten  Mit- 

erben verfügt  werden  können. 
Man  sieht,  in  Frankreich  und  in  Belgien 

handelt  es  sich  um  Familienschutz.  Dieser 
anfänglich  auf  einen  Personenkreis  mit  ein- 

heitlicher Struktur  beschränkt,  wird  dann 
erweitert.  Damit  erfährt  auch  sein  Objekt 
Ausdehnung  und  er  erhält  hierdurch  agrar- 
politischen  Einschlag.  Immer  aber  nur  in 
dem  Sinne,  daß  der  Erwerb  von  Haus  oder 
behaustem  Kleingut,  nicht  aber  auch  dessen 
Festhaltung  in  den  Wechselfällen  des  Lebens 
erleichtert  werden  soll.  Die  Verschuldungs- 

freiheit bleibt  ebenso  unberührt  wie  das 
Zugriffsrecht  der  Gläubiger.  Von  einer 
Aenderung  des  gemeinen  Erbrechts  ist  keine 
Rede;  jene  der  Erbteilung  aber  ist  nur  be- 

dingt und  jedenfalls  befristet.  Hat  nun  aber 
diese  Gesetzgebung  mit  dem  Heimstätten- 

recht an  sich  nichts  zu  schaffen,  so  bereitete 
sie  doch  die  in  Sachen  der  wirtschaftlichen 

Freiheit  in  Frankreich  so  empfindliche  öffent- 
liche Meinung  allmählich  auf  eine  Schuld- 

rechtsreform nach  nordamerikanischem 
Muster  vor  und  ebnete  so  den  Boden  für 
das  schließliche  Zustandekommen  des  seit 
1894  immer  wieder  in  Angriff  genommenen 
G.  v.  12./VII.  1909  (Loi  sur  la  Consti- 

tution d'un  bien  de  famille  in- 
saisissable)  mit  AusführungsV.  v.  26./III. 
1910.  Dasselbe  gestattet  —  normalerweise 
nur  französischen  Staatsangehörigen  —  die 
Errichtung  einer  Heimstätte  (bien  de  famille) 
bestehend  aus  Haus-  oder  Hausanteilbesitz 
allein  oder  mit  vom  Haus  aus  zu  bewirt- 

schaftenden Ländereien  nebst  Zubehör  in 
einem  zur  Zeit  der  Errichtung  8000  Fr. 
nicht  übersteigenden  Gesamtwert.  Geringer- 

wertige Heimstätten  können  bis  auf  diesen 
Höchstbetrag  auch  nachträglich  ergänzt 
werden.  Andererseits  ändert  natürlicher 
Wertzuwachs  nichts  am  Charakter  der 
Heimstätte.  Diese  muß  mit  Rücken  be- 

sessen werden  und  niemand  darf  mehr  als 

eine  Heimstätte  besitzen.  —  Die  Begründung 
erfolgt  stets  auf  Antrag  einer  Person,  die 
für  andere  zu  sorgen  hat  (Ehemann  oder 

Ehefrau,  und  zwar'ersterer  mit  Zustimmung der  Gattin,  wenn  die  Heimstätte  aus  dem 
von  ihm  verwalteten  Frauengut  stammt,  die 
Gattin  aber  ohne  ehemännliche  oder  gericht- 

liche Zustimmung,  soweit  es  sich  um  ihrer 
Verwaltung  vorbehaltenes  Vermögen  handelt; 
Großeltern,  die  verwaiste  oder  verlassene 
Enkel  bei  sich  aufgenommen  haben;  die 
natürlichen  oder  Adoptiveltern,  die  keine 
eheliche  Deszendenz  haben;  der  überlebende 
oder  geschiedene  Gatte  beim  Vorhandensein 
minderjähriger  Kinder  aus  seinem  Eigen- 

vermögen); ferner  kann  jedermann  zugunsten 
einer  anderen  Person,  die  selbst  zur  Be- 

gründung einer  Heimstätte  befugt  erscheint, 
eine  solche  konstituieren.  —  Die  Heimstätten- 

erklärung kann  notariell,  letztwillig  oder  aus 
Anlaß  eines  Schenkungsaktes  abgegeben 
werden  und  ist  zu  veröffentlichen.  Erst 

wenn  innerhalb  2  Monaten  keine  vertrags- 
mäßigen oder  exekutiven  Hypotheken  an- 
gemeldet werden  und  auch  kein  Widerspruch 

von  seiten  etwaiger  Personalgläubiger  erfolgt 
und  überdies  der  Eigentümer  die  Versiche- 

rung der  Heimstätte  gegen  Brandschaden 
ausweist,  darf  der  zuständige  Friedensrichter 
den  Begründungsakt  genehmigen.  Legal- 

hypotheken stehen  der  Genehmigung  nie 
im  Wege.  —  Eine  Zwangsvollstreckung  in 
die  Heimstätte  selbst  ist  —  außer  für  Forde- 

rungen, die  aus  der  Zeit  vor  ihrer  Errich- 
tung stammen  und  deren  Geltendmachung 

die  Gläubiger  sich  vorbehalten  haben  — 
ausgeschlossen.  Sie  darf  auch  vertragsmäßig 
nicht  belastet  werden.  Dagegen  dürfen  die 
Früchte  gepfändet  werden  zur  Herein- 

bringung von  Rückständen  an  Steuern  und 
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Feuerversicherungsprämien  sowie  von  De- 
likts- und  Alimentationsforderungen.  —  Der 

Heimstättner  kann  die  Heimstätte  ganz  oder 
teilweise  veräußern  und  auf  das  Privileg 
verzichten.  Hierzu  bedarf  er  jedoch:  wenn 
er  verheiratet  ist,  der  Zustimmung  der  Ehe- 

frau; beim  Vorhandensein  minderjähriger 
Kinder  der  Zustimmung  des  Familienrates. 
Bei  Expropriation  und  Brandschaden  tritt  die 
Entschädigung  oder  Versicherungssumme  an 
Stelle  des  Objektes  und  bleibt  ein  Jahr  lang 
nach  erfolgter  Auszahlung  exekutionsfrei.  — 
Das  Privileg  endet  mit  dem  Tode  eines  der 
Ehegatten  nicht,  wenn  die  Stelle  dem 
überlebenden  gehört,  und  keinesfalls,  wenn 
minderjährige  Kinder  zurückbleiben.  Letz- 
terenfalls  kann  auf  Antrag  (des  überlebenden 
Gatten,  eines  großjährigen  Kindes,  von  Vor- 

mund oder  Familienrat)  friedensrichterlich 
die  Fortsetzung  der  Erbengemeinschaft  bis 
zur  Großjährigkeit  des  jüngsten  Kindes  aus- 

gesprochen, den  bereits  Großjährigen  aber, 
die  die  Heimstätte  nicht  mitbewohnen,  für 
die  Aufschiebung  der  Auseinandersetzung 
eine  Entschädigung  zuerkannt  werden.  — 
Der  im  Miteigentum  stehende  Gatte  darf 
die  Heimstätte  zum  Schätzwert  aufgreifen; 
und  zwar  bei  Aufrechterhaltung  der  Erben- 

gemeinschaft, nach  eingetretener  Volljährig- 
keit sämtlicher  Kinder;  sonst  sofort. 

Wie  man  sieht,  ist  dem  französischen 
Heimstättengesetz  der  Charakter  eines  agra- 

rischen Sonderrechts  vollkommen  fremd. 
Nicht  nur,  daß  was  in  Deutschland  als 
räumliche  Untergrenze  der  Heimstätte  ge- 

dacht ist,  in  Frankreich  die  Grenze  nach 
oben  zu  bildet:  es  wendet  sich  auch  die 

gesetzgeberische  Fürsorge  dem  kleinen  Im- 
mobiliarbesitzer lediglich  in  dieser  Eigen- 

schaft als  Besitzer  zu.  In  zweiter  Linie 

erst  und  auf  dem  Umweg  über  den  Per- 
sonenschutz kommt  der  Schutz  der  Besitz- 

und  Betriebsgröße. 
b)  Schweiz.  Analoger  Struktur  sind 

auch  die  heimstättenrechtlichen  Bestim- 
mungen des  Schweizerischen  Zivilgesetz- 

buches v.  10./XII.  1907,  aus  denen  nur 
hervorgehoben  sei:  daß  sie  den  Eigentümer  zu 
kündigungsloser  Befriedigung  von  Gläubigern 
berechtigen,  die  der  Heimstättenerrichtung 
opponieren,  ihm  und  seiner  Familie  bei 
Sequestration  der  Heimstätte  aus  deren  Er- 

trag den  Notbedarf  sichern  und  ihm  die 
Möglichkeit  bieten,  die  normalerweise  mit 
seinem  Tode  eintretende  Aufhebung  der 
Heimstätte  dadurch  zu  hindern,  daß  er  deren 
Uebernahme  seitens  der  Erben  letztwillig 
in  bindender  Weise  ordnet;  die  Heimstätten- 

behörde ermächtigen,  „aus  wichtigen  Grün- 
den vorübergehend"  vom  Bückenbesitz  ab- 

zusehen und  den  Heimstättner  jederzeit  zu 
verpflichten,  dessen  würdige  und  dringend 
bedürftige  Verwandte  in  auf-  und  absteigen- 

der Linie  sowie  Geschwister  in  die  Heim- 
stätte aufzunehmen.  Uebrigens  sind  alle 

diese  Normen  bloß  rahmengesetzlicher  Natur, 
können  also  in  den  einzelnen  Kantonen  erst 
durch  —  bundesrätlich  zu  genehmigende  — 
Kantonalgesetze  wirksam  werden.  Diesen 
bleibt  auch  die  Präzisierung  der  gegenwärtig 
noch  vagen  Heimstättenumfangsbestimmung 
(„ein  landwirtschaftliches  oder  ein  in  einem 
anderen  Gewerbe  dienendes  Gut  oder  ein 
Wohnhaus  samt  Zubehör  ...,  das  nicht  größer 
sein  darf,  als  erforderlich  ist,  um  einer  Familie 
ohne  Rücksicht  auf  die  grundpfändliche  Be- 

lastung oder  auf  das  sonstige  Vermögen  des 
Eigentümers  ihren  ordentlichen  Unterhalt 

zu  gewähren  oder  als  Wohnung  zu  dienen") überlassen.    (§§  349/359.) 
c)  Italien.  Gleichfalls  in  den  Bahnen  des 

nordamerikanischen  Heimstättenrechtsge- 
dankens bewegt  sich  wesentlich  ein  am  28.IV. 

1910  vom  damaligen  Ministerpräsidenten 
Luzzati  der  Kammer  vorgelegter  Entwurf1). 
Durch  die  Ausschußberatung  erfuhr  derselbe 
mannigfache  Abänderung  und  Erweiterung, 
namentlich  in  dem  Sinne  scharfer  Heraus- 

arbeitung innerkolonisatorischer  Ziele2).  In 
dieser  —  agrarpolitisch-gerichteten-Fasssung, 
statuiert  er  insbesondere,  zum  Zweck  der 
Schaffung  landwirtschaftlicher  Heimstellen 
von  normalerweise  1—3  ha  und  einem  jeden- 

falls 3000  Lire  nicht  übersteigenden  Höchst- 
bodenwert,  ein  Enteignungsrecht:  primär 
gegen  den  korporativen  (gemeindlichen,  wohl- 
tätigkeitsanstaltlichen  u.  ä.)  und  sekundär 
auch  gegen  privaten  Großgrundbesitz  und 
fixiert  die  Bedingungen,  unter  denen  die 
Stellenaustuung  zu  erfolgen  hat  (Barzahlung 
von  Vs  des  Heimstättenwerts,  Kreditierung 
des  Restes  durch  bestimmte  Institute  gegen 

3,5% ige  Verzinsung,  Sicherung  des  Gläu- 
bigers durch  Aufnahme  einer  Lebensversiche- 

rung). Trotzdem  sich  die  beiden  Ausschuß- referenten Artom  und  Tommaso  Mosca 
sehr  lebhaft  für  den  Entwurf  ersetzten,  ist 
derselbe  von  der  Kammer  nicht  in  Ver- 

handlung gezogen  und  auch  seither  nicht 
wieder  eingebracht  worden. 

d)  Rumänien,  Serbien  und  Aegyp- 
ten.  In  Rumänien3)  ist  der  —  1864  befreiten 
und  mit  dem  Eigentum  an  ihren  Stellen  aus- 

gestatteten sowie  der  in  Gemäßheit  späterer 

x)  Disegno  di  legge.  Provvedimenti  per  la 
formazione  e  conservazione  dellapiccolaproprietä 

rustica  e  per  il  bene  di  famiglia.  (Atti  Parla- 
mentär}, Camera  dei  Deputati.  Legisl.  XXIII, 

Sess.  1909,13,  Nr.  449). 

2)  Provvedimenti  per  la  form,  della  picc. 
propr.  rustica  e  per  la  costituzione  del  piccolo 
predio  insequestrabile  ed  inalienabile.  (Ebda Nr.  449  a). 

3)  V°l.  Grünberg  i.  Arch.  f.  soz.  Gcsetzg. 
u.  Stat.^  II,  74  ff.  und  die  Artt.  „Bauernbefrei- 

ung"   und  „Arbeiterschutzgesetzgebung  in  Ru- 
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Gesetze  auf  Staatsdomänen  angesiedelten  — 
bäuerlichen  Bevölkerung  erst  durch  das 
emanzipatorische  G.  v.  14./26./VIII.  1864 
und  sodann  1884  verfassungsmäßig  bis  1912 
die  Befugnis  entzogen  worden;  ihre  Gründe 
unter  Lebenden  und  auf  den  Todesfall  zu 

verpfänden  oder  zu  veräußern  —  ausge- 
nommen an  andere  „Dorfbewohner" 

(Angehörige  der  Bauernklasse)  oder  an 
die  Gemeinde  selbst,  der  überdies  auch 
über  1912  hinaus  ein  Vorkaufsrecht  gewahrt 
bleibt.  Diese  Normen  sind  nicht  heim- 
stätten-,  sondern  einstands  rechtlicher 
Struktur.  Sie  tragen  einerseits  den  noch 
im  Volke  lebendigen  dorfkommunistischen 
Anschauungen  Rechnung  und  andererseits 
nationalpolitischen  Erwägungen.  Sie  be- 

schränken die  „Dorfbewohner"  nicht  in  ihrer 
Verfügungsfreiiieit  überhaupt,  sondern  nur 
in  der  freien  Wahl  ihrer  Kontrahenten, 
wenn  sie  sich  real  einschulden  oder  ihre 
Gründe  veräußern  wollen  —  ohne  aber 
natürlich  deshalb  eine  Zwangsversteigerung 
innerhalb  dieses  Rahmens  auszuschließen. 
So  sind  sie  auch  stets  gehandhabt  worden. 
Erst  das  Gesetz  über  die  Friedensgerichte 
von  1896  hat  Acker,  Haus  und  Hofstätte 
jeglicher  Exekution  entzogen.  Doch 
bezieht  sich  auch  dieses  Exekutionsprivileg, 
wie  die  Normen  von  1864  und  1884  nur  auf 
die  oben  umschriebene  Klasse  von  Grund- 

besitzern, nicht  also  auch  auf  die  ehemaligen 
Freisassen  und  auf  jene,  die  seit  1864  — 
anders  als  im  Wege  der  Ansiedlung  auf  der 
Staatsdomäne—  Grundbesitz  erworben  haben. 

In  Serbien1)  wieder  hat  die  parallel  mit 
der  Zersetzung  der  altserbischen  Haus- 

kommunion wachsende  Verschuldung  des 
Bauernstandes  1865  zur  Exemption  von 
2  Morgen  Land  geführt  —  jedoch  nur 
Privatgläubigern  gegenüber  und  unbe- 

schadet voller  Veräußerungsfreiheit  des 
Eigentümers.  1873  und  1898  ist  die  Un- 

angreifbarkeit ausgedehnt  worden:  Privat- 
gläubigern gegenüber  auf  Haus,  Hofstätte 

und  5  Morgen  Land;  dem  Steuerfiskus 
gegenüber:  auf  das  Haus  und  20  a  Land. 
Zugleich  ist  die  Veräußerung  des  exekutions- 

freien Besitzminimunis  durch  den  Wirt  selbst 
verboten,  dessen  Belastung  bis  zur  Hälfte 
aber  nur  im  Falle  von  Mißernte  und  Unglück 
sowie  zum  Einkauf  von  Saatgut,  und  auch 
unter  diesen  Voraussetzungen  nur  bei  öffent- 

lichen Kreditanstalten  für  zulässig  erklärt 
worden. 

mänien"  in  der  3.  Aufl.  dieses  Handwörter- 
buchs. Eine  Uebersicht  über  die  betreffende 

Judikatur  bietet:  J.  Dimitriu  und  C.  Geor- 
gescu,  Legea  rnrala  din  1864  si  legea  din  13 
februarie  1879.     Focsani  1907. 

l)  Vgl.  K.  Jowanowitsch,  Die  Heimstätte 
oder  die  Unangreifbarkeit  des  ländlichen  Grund- 

besitzes, Tübingen  1908,  S.  31-38. 

Das  von  Lord  Kitchener  initiierte  ägyp- 

tische „Gesetz  der  fünf  Feddan"  v.  13./XII. 
1912  endlich  statuiert  in  zwingender  Weise 
ein  einfaches  Unpfändbarkeitsprivileg  zu- 

gunsten der  —  vom  Wucher  ausgesogenen 
—  Besitzer  landwirtschaftlicher  Stellen  im 
Ausmaße  bis  zu  Feddan  =  2,1  hax).  Es 
weist  so  eine  gewisse  Analogie  auf  mit  dem 
angloindischen  Gesetz  für  die  Provinz  Pen- 

dschab von  1900,  das  den  Erwerb  landwirt- 
schaftlich genutzten  Bodens  durch  Nicht- 

selbstwirtschafter verbietet.  Nur  daß  dieses 
sein  Ziel:  Schutz  der  bäuerlichen  Bevölke- 

rung gegen  wucherische  Ausbeutung  und 
Eindämmung  des  Wuchers  selbst,  mittelbar, 
durch  die  Forderung  des  Rückenbesitzes 
und  damit  durch  Einschränkung  des  Kreises 
von  Käufern  verganteter  Gründe  erstrebt, 
das  ägyptische  Gesetz  aber  unmittelbar. 
Viel  weiter  ging  der  ursprüngliche  Entwurf 
des  letzteren.  Er  erstreckte  sich  nämlich 
auf  sämtliche  Besitzerkategorien,  ohne 
Rücksicht  auf  die  Größe  ihrer  Wirtschaften. 
Von  diesen  sollten  aber  nurBoden  im  Höchst- 

ausmaße von  5  Feddan  und  Wirtschafts- 
gebäude im  Wert  von  nicht  mehr  als  50  £, 

ferner  zwei  Zugtiere  und  der  zur  Weiter- 
bewirtschaftung der  unpfändbaren  Nutz- 

fläche erforderliche  Beilaß  der  Exekution 

entzogen  sein2).  Eine  Fassung,  die  sich, 
auch  durch  ihren  zwingenden  Charakter, 
meinem  (siehe  unten  sub  4)  Reformvor- 

schlag annähert. 
4.  Vorschläge  zur  Umbildung  des 

Heimstättenrechts  in  ein  allgemeines 
Exekutionsprivileg.  Ob  und  welche  prak- 

tische Vorteile  das  Gesetz  der  fünf  Feddan 
den  ägyptischen  Fellachen  gebracht  hat, 
ist  bisher  nicht  festzustellen.  Wie  wenig  die 
skizzierte  rumänische  Gesetzgebung  den  Ver- 

fall des  dortigen  Bauernstandes  aufgehalten 
und  dessen  unsagbares  Elend  gelindert  hat, 
ist  nur  zu  bekannt.  Aber  auch  in  Serbien, 
von  dem  manche  Schriftsteller  als  dem 

„Paradies  des  kleinen  Mannes"  zu  sprechen 
lieben,  hat  sich  der  Heimstättenschutz 
als  vollkommen  unwirksam  erwiesen.  Nach 
den  Erfahrungen  in  den  Vereinigten  Staaten 
und  im  Hinblick  darauf,  daß  in  Frankreich 
und  der  Schweiz  nur  unverschuldete  Be- 

sitzer an  die  Errichtung  einer  Heimstätte 
denken  können,  läßt  sich  dem  Heimstätten- 

schutz in  diesen  Ländern  mit  voller  Sicher- 
heit gleiche  Erfolglosigkeit  voraussagen. 

Nicht  anders  schließlich  steht  es  um  den 
vom  Deutschen  Landwirtschaftsrat  1891  an- 

genommenen   Vorschlag    Adolf     Buchen- 

M  1  feddan  =  4200  qm. 

2)  Vgl.  Leon  Pollier    Le  probleme  de  la 
Jiropri6t6  paysanne  en  figypte  et  la  rezente 
oi  sur  rinsaisissabilite\  in  Revue  economique 
internationale  1913,  vol. JV,  276/317. 
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bergers:  es  sei  „von  der  Zwangsvoll- 
streckung in  landwirtschaftliche  Anwesen 

(allgemein  oder  doch  wenigstens  gegenüber 
der  Zwangs-  und  Sicherungshypothek)  — 
infolge  richtiger  Ausbildung  des  dem  §  811 
der  ZPO.  zugrunde  liegenden  Gedankens  — 
unter  Wahrung  der  Rechte  der  Gläubiger, 
die  zur  Zeit  der  Erlassung  eines  solchen 
Spezialgesetzes  bereits  bestanden  haben, 
ein  Besitzminimum,  über  dessen  Größe  die 
Landesgesetzgebung  Bestimmung  zu  treffen 
hat,  und  das  neben  den  nötigen  Wohn-  und 
Wirtschaftsräumen  eine  im  Verhältnis  zum 
Gesamtbesitz  zu  bemessende  Fläche  Land 

zu  umfassen  hätte,  auszunehmen." 
Soll  übrigens  die  Funktionierung  solcher 

Normen  nicht  die  Gefahr  weitergehender 
Bodenzersplitterung  heraufbeschwören,  so 
müßte  an  Stelle  realer  Ausscheidung  des 
exempten  Besitzminimums  aus  größeren  in 
Exekution  verfallenen  Wirtschaften  ein  Geld- 

anspruch treten,  d.  h.  es  würde  sich  die 
Unangreifbarkeit  von  Grundbesitz 
in  eine  solche  von  Vermögen 
schlechthin  wandeln.  Warum  dann 
aber  diese  Wohltat  nicht  sämtlichen  Be- 

völkerungsklassen zuwenden  ? 
In  diesem  Sinne  hat  denn  auch  Carl 

Grünberg  auf  dem  XXIV.  Deutschen 
Juristentage  (1898)  beantragt:  es  sei  zu- 

gunsten von  Schuldnern  aller  Berufs-  und 
Besitzkategorien  durch  zwingende  Rechts- 

vorschriften und  demgemäß  für  die  Exemp- 
tionsberechtigten  kostenlos  ein  gewisses  dem 
Wert  nach  fixiertes  Vermögensminimum 
(etwa  1000  M.^für  exekutionsfrei  zu  erklären 
und  zugleich  der  Kreis  der  unpfändbaren 
Mobilien  —  als  Grenze  des  exe- 

kutionsfreien Vermögensbetrages 
nach  unten  zu  —  zu  erweitern.  Inner- 

halb der  exempten  Vermögenswertgrenze 
soll  der  Schuldner  auch  Grund  und  Boden 

als  unpfändbar  reklamieren  können;  sobald 
derselbe  landwirtschaftlich  genutzt  wird  aber 
nur  dann,  wenn  die  Exemption  nicht  zur 
Zersplitterung  eines  Komplexes  führen  würde, 
der  bis  zur  Zwangsvollstreckung  eine  wirt- 

schaftliche Einheit  gebildet  hat. 
Dieser  Antrag  ist  außerordentlich  leicht 

durchführbar,  da  er  lediglich  eine  Weiter- 
bildung des  in  unseren  kontinentalen  Rechts- 

systemen bereits  festgelegten  Schuldner- 
schutzes bedeutet.  Eben  deshalb  kann  er 

auch  unter  dem  Gesichtspunkt  des  letzteren 

keinen  ernsthaften  Bedenken  begegnen.  Da- 
neben vermeidet  er  jede  Dispositionsbeschrän- 

kung des  Schuldners.  Freilich  aber  entkleidet 
er  auch  das  Heimstättenrecht  seines  spezifisch 
agrarpolitischen  Charakters  und  schiebt  es 

J)  Bei  der  gegenwärtig  verminderten  Kauf- 
kraft der  Mark  müßte  dieser  Betrag  etwa  ver- 

awanzigfacht  werden. 

auf  den  Boden  einer  gemeinrechtlichen  Re- 
form der  Zwangsvollstreckung,  so  daß  der 

selbständige  bäuerliche  Grundbe- 
sitz als  solcher  von  ihm  nichts  zu  er- 

hoffen hätte.  So  sicher  es  aber  ist,  daß 
eine  intensivere  Ausgestaltung  des  Bauern- 

schutzes auch  schon  im  Rahmen  des  ge- 
meinen Rechtes  durch  indirekte  Ein- 

schränkung der  Zwangsvollstreckung  mög- 
lich ist:  direkt,  im  Wege  einer  Erweite- 
rung des  Unpfändbarkeitsprivilegs,  ist  er  — 

wie  jüngst  wieder  die  Entwicklung  in 
Frankreich  und  der  Schweiz  gezeigt  hat  — 
gewiß  nicht  erreichbar.  Man  darf  von  einem 
bestimmten  Mittel  eben  nicht  mehr  erwarten, 
als  es  seiner  Natur  nach  zu  wirken  vermag. 

5.  Die  jüngste  Entwicklung  in  Deutsch- 
land und  das  ReichsheimstättenG.  v. 

10./V.  1920.  Neuen  Impuls  erhielt  die  Heim- 
stättenrechtsbewegung auf  deutschem  Boden 

durch  den  Weltkrieg.  Zu  den  alten  Argu- 
menten gesellte  sich  nun  ein  neues:  Die 

Notwendigkeit  der  Existenzsicherung  für  die 
heimkehrenden  Krieger  und  für  versorgungs- 

berechtigte Hinterbliebene  von  Kriegsteil- 
nehmern. Diesen  und  jenen  sollte  —  mit 

Unterstützung  des  Reichs  und  der  Bundes- 
staaten—der  Erwerb  und  die  Festhaltung  einer 

„Kriegerheimstätte"  in  Stadt  oder  Land, 
sei  es  in  Form  eines  „Wohnheims"  (Klein- 

haus mit  Nutzgarten),  sei  es  eines  „Wirt- 
schaftsheims" (Gärtnerei  oder  Klein- 

bauernstelle), ermöglicht  werden.  Dahin 
abzielende  Forderungen  wurden  von  dem  — 
unter  Führung  des  bekannten  Bodenreformers 
Adolf  Damaschke  stehenden  —  Haupt- 

ausschuß für  Kriegerheimstätten  schon  im 
März  und  sodann  bestimmter  Ende  November 
1915  formuliert.  Auch  der  Reichstag  befaßte 
sich  mit  ihnen  und  beschloß  im  Mai  1916 

einstimmig,  den  Reichskanzler  zu  ersuchen: 

er  möge  einschlägige  Gesetzentwürfe  aus- 
arbeiten lassen.  Zweifellos  wirkte  bei  dieser 

Bewegung,  die  auch  nach  Oesterreich  hin- 
übergriff1), die  Hoffnung  mit  auf  Zuwachs 

an  Siedlungsland  in  Ost  und  West  sowie 
außerhalb  Europas  durch  einen  siegreichen 
Friedensschluß  —  ausreichend  genug  zur 
Durchführung  einer  großzügigen  Siedlungs- 

aktion. Die  Reichsleitung  verhielt  sich  jedoch 
allen  den  Anregungen  gegenüber  vollkommen 
passiv  und  gab  diese  Haltung  auch  dann 
nicht  auf,  als  der  Bund  deutscher  Boden- 

reformer im  April  1918  der  Oeffentlichkeit 
zwei  detaillierte  Entwürfe  unterbreitete, 
deren  einer  die  Heimstättenrechtsform,  der 

andere  aber  die  Art  ihrer  praktischen  An- 
wendung regeln  wollte.  Wohl  aber  nahmen 

sich  einige  Bundesstaaten  der  Sache  an,  und 
es   kamen   Siedlungs-    (und    Heimstätten-) 

*)  Vgl.  Karl  Pfibram,  Die  Rechtsformen 
für  Kriegerheimstätten,  Z.  f.  Volksw.  XVI,  92/113. 
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Gesetze  in  Braunschweig  (19./IV.  1918)  und 
Anhalt  (22./X.  1918)  zustande,  denen  dann, 
bereits  nach  dem  Zusammenbruch,  Meiningen 
(26./VI.  1919)  folgte. 

Die  überstürzte  und  regellose  Demobili- 
sierung der  zurückflutenden  Heeresmassen 

seit,  den  Novembertagen  1918,  die  ungeheuer- 
licheWohnungsnot,dieallgemeineWirtschafts- 
krise  und  die  für  Hunderttausende  in  Stadt 
und  Land  erschwerten  Lebensbedingungen 
verliehen  dem  Schlagwort:  Schaffung  von 
Heimstätten  erneute  Schwungkraft.  Nun 
mochte  sich  ihm  auch  die  Reichsleitung  um 
so  weniger  zu  entziehen,  als  die  Aussicht 
auf  seine  gesetzliche  Anerkennung  in  der  Not 
der  Zeit  vielen  zu  einem  Hoffnungsanker 
wurde,  den  ihnen  zu  nehmen  ein  Akt  poli- 

tischer Unklugheit  gewesen  wäre.  So  wurde 
es  denn  ausdrücklich  durch  Art.  155  der 
Reichsverfassung  sanktioniert.  Schon  unter 
dem  16. /IL  1920  ging  sodann  ein  von  den 
Reichsministerien  für  Arbeit  und  Justiz  ausge- 

arbeiteter Entwurf  eines  Reichsheimstätten- 
gesetzes dem  Reichsrat  und  nach  seiner  An- 

nahme durch  diesen  der  Nationalversammlung 
zu,  die  ihn  am  29. /IV.  1920  verabschiedete. 

Das  am  10./V.  1920  promulgierte  Gesetz 
stellt  sich  als  Rahmengesetz  dar,  das  einer- 

seits zu  seiner  Durchführung  landesrecht- 
licher Normen  bedarf  und  andererseits 

solche  ergänzenden  Charakters  zuläßt.  Sein 
wesentlicher  Inhalt  läßt  sich  folgendermaßen 
zusammenfassen: 

Zu  der  —  natürlich  entgeltlichen  (§  6), 
im  übrigen  aber  gebühren-  und  steuerfreien 
(§  36)  —  Ausgabe  von  Wohn-  und  Wirt- 

schaftsheimstätten (s.  oben),  als  deren 
integrierender  Bestandteil  auch  das  Zubehör 
der  letzteren  gilt  (§  8),  sind  grundsätzlich 
nur  die  Gebietskörperschaften  öffentlichen 
Rechts  (Reich,  Land,  Gemeinde,  Gemeinde- 

verband) befugt;  sekundär  —  bei  Zulassung 
durch  die  oberste  Landesbehörde  —  auch 
andere  öffentliche  Verbände  oder  gemein- 

nützige Unternehmungen  (§1).  —  Anspruch 
auf  eine  Heimstätte  hat  an  sich  jeder 
Deutsche;  doch  sind  „Kriegsteilnehmer,  ins- 

besondere Kriegsbeschädigte  sowie  Witwen 
von  im  Kriege  Gefallenen  und  kinderreiche 

Familien  vorzugsweise  zu  berücksichtigen" 
(§  2).  —  Der  erforderliche  Boden  kann  — 
gegen  angemessene  Entschädigung  —  unter 
den  gleichen  rechtlichen  Voraussetzungen, 
wie  sie  für  Siedlungs-  und  Wohnbauland 
gelten,  enteignet  werden  (§  28).  —  Die  Heim- 

stätte muß  mit  Rücken  besessen  und  ordent- 
lich bewirtschaftet  werden,  widrigenfalls  ein 

Heimfalhanspruch  des  Ausgebers  in  Kraft 
tritt  (§  12).  —  Ihre  —  übrigens  nur  in  Form 
von  unkündbaren  Tilgungsschulden  zulässige 
—  Belastung  (§  17),  ist  prinzipiell  ebenso  an 
die  Zustimmung  des  Ausgebers  gebunden,  wie 
ihre    Vergrößerung    (§    10),    Teilung    oder 

stückweise  Abveräußerung  (§  9).  Dies  gilt 
auch  für  Erbfälle  (§  19).  Die  Zustimmung 
kann  jedoch,  wenn  der  Bestand  der  Heim- 

stätte entweder  nicht  wesentlich  beein- 
trächtigt oder  gar  gefördert  erscheint,  nicht 

verweigert  werden.  —  Veräußert  der  Heim- 
stättner seine  Stelle  an  andere  als  den  Ehe- 
gatten, Aszendentin  oder  Deszendenten, 

Seitenverwandte  bis  zum  dritten  und  Ver- 
schwägerte bis  zum  zweiten  Grade,  so  hat 

der  Ausgeber  ein  Vorkaufsrecht.  Dieses 
besteht  auch  bei  exekutivem  oder  konkurs- 

mäßigem Verkauf  (§  11).  —  Wegen  Perso- 
nalschulden privatrechtlicher  Art,  die  jünger 

sind  als  die  Begründung  der  Heimstätte,  ist 
eine  Zwangsvollstreckung  in  diese  unzu- 

lässig; wegen  älterer  nur  dann,  wenn  binnen 
Jahresfrist  nach  dem  Erwerb  der  Heimstätte 
eine  Sicherungshypothek  bestellt  wurde  und 
diese  nach  Ablauf  von  fünf  Jahren  noch  nicht 

getilgt  ist  (§  20).  —  Die  Eigenschaft  als 
Heimstätte  kann  nur  mit  Zustimmung  der 
oberstenLandesbehördegelöscht  werden  (§21). 

So  die  reichsrechtlichen  Bestimmun- 
gen.   Dagegen  sind  überlassen: 

der  Landesgesetzgebung,  erbrecht- 
liche Sondervorschriften  und  Verfügungs- 

beschränkungen  (§  23),  ferner  Vorschriften 
zu  weitergehender  Förderung  der  Schaffung 
von  Heimstätten  (§  29)  und  über  die  An- 

wendung des  RHG.  auch  auf  Erbpachtrechte,, 
wo  solche  bestehen  (§  27); 

den  obersten  Landesbehörden,  Vor- 
schriften über  ein  Höchst-  und  Mindestaus- 

maß  der  Heimstätten  (§  3),  über  die  Ein- 
tragung von  Verschuldungsgrenzen  (§  18), 

über  die  Notwendigkeit  auch  behördlicher 
Zustimmung  zur  Belastung,  Teilung,  Teil- 

veräußerung und  Vergrößerung  der  Heim- 
stätte sowie  über  die  Einräumung  eines 

Vorkaufsrechts  an  ihr,  an  andere  noch  als- 
den  Ausgeber  (§  22),  über  die  Ausgestaltung 
des  Heimstättenvertrags  und  das  Verfahren 
bei  der  Ausgabe  der  Heimstätten  (§  30). 

Eine  Kritik  des  RHG.  ist  überflüssig. 
Alles  hierzu  Notwendige  ist  bereits  in  den 
vorstehenden  Ausführungen  enthalten. 
Literatur:  Die  bereits  zit.  Schriften.  Ferner 
Allgemeine  Darstellungen:  P.  Bureau, 

Le  homestead,  Paris  1S95.  ■ —  Donnat,  Art- 
„Homestead",  i.  Nbuveau  dictionnaire  d'economie 
politique.  —  M.  Sering,  Art .  „Heimstättenrecht" , 
i.  d.  :i.  Aufl.  dieses  Hdw.  d.  St.  und  im  W. 
d.  V.  —  Tirman,  Grunebaum,  Cahen  et 
Tirard,  Serie  d'eludes  sur  le  bien  de  famille, 
Paris  1904-  —  Nordamerika:  Devas, 
Beports  from  IL  M.  Minister  at  Washington 

on  the  homestead  and  exemption  laws  in  the- 
U.  S.  Parliam.  Pap.  Nr.  "2  (Commcrc),  London 
1887.  —  P.  Joliot,  i.  Bulletin  de  la  Societe 
de  legislat.  compacte,  t.  177,  1878.  —  E.  Levas- 

seur,  L' homestead  en  Amerique,  i.  Revue  d'econ. 
polit.  1904.  —  Rud.  Meyer,  Heimstätten'  und 
andere  Wirtschaftsgesetze  der  Vereinigten  Staaten, 

von  Kanada,  Bußland  usw.,  Berlin  1883.  —  M. 
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Sering ,  Die  landwirtschaftliche  Konkurrenz 
Nordamerikas  in  Gegenwart  und  Zukunft,  Leip- 

zig 1S87,  S.  155—168  (289,  377,  752).  —  Vttcher, 
Le  homestead  aux  Etats-Unis,  Paris  1895.  — 
L.  Varlez,  Homestead  Exemption,  Bruxelles 
1892.  —  Ruf us  Waples,  A  treatise  onHbmeatead 
and  exemption,  Chicago  1S98.  —  Deuts  c  h  l  a  n  d  , 
Oesterreich,  Schweiz:  A.  Buchenberger, 
Referat  über  den  Entwurf  eines  Rcichsheimstätten- 
gesetzes  (u.  d.  T.  „Die  Heimstättenfrage",  S.-A. 
aus  dem  VerhandVungsbericht  der  XIX,  Plenar- 
Versammlung  d.  Deutschen  Landwirtschaftsrates), 
Berlin  1891;  Agrarwesen  und  Agrarpolitik,  Leip- 

zig 1893,  Bd.  II,  S.  231-291.  —  E.  Drorike, 
Das  ReichsheimstättenG.,  i.  Jb.  f.  G.  V.,  XLIV/3, 
49/76.  —  C.  Grünberg,  Der  Entwurf  eines 
Heimstättengesetzes  für  ilas  Deutsche  Reich,  im 
Arch.  f.  soz.  Gesetzg  u.  Stat.  IV  (1891) ;  Zur 

Hei.msliitti  iifimir,  im  Sozialpol.  Zentralbl.  ''. 
15. JH.  1892 ;  Gutachten  über  die  Frage:  Empfiehlt 
sich  die  Einfuhrung  eines  Heimstättengesetzes, 
insbesondere  zum  Schul:-  des  kleinen  Grund- 

besitzest, i.  Bd.  II  d.  Verhandl.  d.  .','.  deutschen 
Jurisientages.  —  H.  Krüger,  Das  Reichsheim- 

stättenG. v.  10.1  V.  1920,  Berlin  1921.  —  K. 
Peurer,  It.  von  Heimstatt,  Denkschrift  be- 

treffend die  Erbfolge  in  landwirtschaftliche  Güter 
und  das  Erbgüterrecht  (Heimstättenrecht)  nebst 
einem  hierauf  bezüglichen  Gesetzentwurf,  Wien 
I884.  —  Pospisehil,  Die  Heimstätte  mit  beson- 

derer Rücksicht  auf  die  Verhältmisse  des  bäuerlichen 
Grundbesitzes  in  Oesterreich,  Wien  IS84.  — 
Reichstagsverhandlungen  v.  S.jII.  1892. 
Kommissionsbericht  übte  d.  Entwurf  eines  Heim- 
Stättengesetzes  f.  d.  Deutsche  Heidi,  Drucksachen 
Nr.  711,  Berlin  1S92.  —  K.  v.  Riepenhansen- 
Crangen,  Gesicherte  Familienheimstätten  für 

alle  Stände  im  Deutschen  Reiche,  ,,'.  Aufl.,  Leipz. 
1891.  —  K.  Schneider,  TJeber  die  demnächstige 
Gestaltung  des  Grundbesitzrechtes  in  Deutschland, 
insbesondere  die  Verwirklichung  eines  Heim- 

stättenrechtes im  Jb.  f.  G.  V.  XIV,  461  ff.  ; 
Das  sog.  Heimstättenrecht,  ebd.  XVI,  48 ff.; 
Die  Bewegung  für  Errichtung  von  Heimstätten, 
Deutsche  Zeit-  und  Streitfragen,  X.  F.  VI, 
Heft  83,  Hamburg  1891.  —  L.  v.  Stein,  Die 
drei  Fragen  des  Grundbesitzes  und  seine  Zukunft. 
Stuttgart  1881;  Bauerngut,  und  Hufenrecht  in 
Oesterreich,  ebd.  1882.  —  M.  Weber,  GutachU  n 
für  den  2.',.  deutschen  Juristentag,  Bd.  II  d. 
Verhandlungen.  —  Belgien,  Frankreich, 
1 1  ali  en,  Rumänien,  Serbien:  C. 
Grünbcrg,  Heimstättenrechtsbestrebungen  in 
Frankreich,  im  Arch.  f.  S.  1907,  Bd.  XXIV, 
S.  327 — 383  (behandelt  auch  die  belgische 
Entwicklung)  ;  daselbst  weitere  Literaturangaben. 
—  Cl.  Jannet,  Le  code  civil  et  les  reformes 
indispensables  ä  la  liberte  des  familles,  3.  Auf., 
Paris  1884-  —  La  Reforme  sociale  von 
I884,  1887,  1892,  1897,  1904,  1906.  —  Le  Play, 

L' Organisation  de  la  famille,  4-  Aufl.;  La  reforme 
sociale  en  France,  8.  Aufl.  —  Jules  Itagot, 

Etüde  sur  l' Organisation  en  France  du  Bien  de 
famille  insaisissable,  Paris  1912.  —  Ippolito 

Santangelo  Spoto,  ,,L' homestead  exemption  law" 
in  rapporto  ai  bisogni  economici  d'Italia,  Fi- 
renze  1891;  La  legislazione  civile  ed  i  beni  di 

famiglia  in  rapporto  all'  homestead  ed  all'  Höfe- 
recht,   Caserta  1894-  Carl  Grünberg. 

Heiratsstatistik. 

1.  Heiratsstatistik  im  allgemeinen.  2.  Heirats- 
häufigkeit und  Heiratswahrscheinlichkeit  nach 

Ländern,  Jahren  und  Jahreszeiten.  3.  Bisheriger 
Familienstand.  4.  Alter.  5.  Beruf  und  soziale 

Stellung  der  Eheschließenden.  6.  Religions- 
bekenntnis der  Eheschließenden.  7.  Heiraten 

unter  Blutsverwandten. 

1.  Heiratsstatistik  im  allgemeinen.  Die 
Heiratsstatistik  hat  es  nicht  mit  den  vor- 

handenen Ehen  zu  tun  —  vgl.  darüber  die 
auf  die  stehenden  Ehen  bezüglichen  Aus- 

führungen im  Art.  „Haushaltungsstatistik" 
oben  S.  173.  Sie  hat  vielmehr  die  Ehe- 

schließungen zum  Gegenstande  und  bildet 
einen  Bestandteil  der  Statistik  über  die  Be- 

wegung der  Bevölkerung,  wird  doch  durch 
die  alljährlich  eingegangenen  Ehen  die  Zahl 
der  Geburten  und  damit  die  Entfaltung  der 
Gesamtbevölkerung  wesentlich  beeinflußt. 
Im  einzelnen  erstreckt  sich  die  Heiratssta- 

tistik auf  die  objektiven  Vorgänge  der  Ehe- 
schließungen einerseits,  auf  die  subjektiven 

Vorgänge  des  Heiratens  für  die  Ehepersonen 
andererseits. 

Das  Material  hierzu  liefern  im  Deutschen 

Reich  die  Standesamtsregister  und  die  Auf- 
gebotsverhandlungen. Allerdings  wird  es 

nur  vereinzelt  (in  einzelnen  Staaten  und 
Großstädten)  erschöpfend  bearbeitet.  Die 
Reichsstatistik  selbst  begnügte  sich  bis  1800 

mit  der  Feststellung  der  Zahl  der  Ehe- 
schließungen unter  Berücksichtigung  der 

Monate  der  Eheschließungen,  vom  Jahre  1901 
ab  indessen  ist  auf  Grund  des  Bundesrats- 

beschlusses vom  6.  XII.  1900  eine  Erweite- 
rung dieser  Statistik  in  die  Wege  geleitet; 

es  gelangen  seitdem  auch  Aller,  bisheriger 
Familienstand  und  Religionsbekenntnis  der 
Eheschließenden  zur  Darstellung.  Außerdem 

ist  von  Belang  —  aber  nur  aus  der  Partikular- 
statistik  zu  entnehmen  —  Beruf  und  soziale 

Stellung,  Geburtsort,  Wohnort  und  Bluts- 
verwandtschaft der  Heiratenden  sowie  die 

wievielte  Ehe  die  betreffende  Eheschließung 
für  den  Mann  bzw.  für  die  Frau   darstellt. 

2.  Heiratshäufigkeit  und  Heiratswahr- 
scheinlichkeit nach  Ländern,  Jahren  und 

Jahreszeiten.  Die  Zahl  der  Eheschließungen 
ist  für  die  wichtigsten  Kulturstaaten  und  für 
die  Zeit  von  1871  bis  1913,  stellenweise 
auch  bis  1917  und  1919  aus  umstehenden  Ta- 

bellen ersichtlich.  Beigefügt  sind  die  sog.  all- 
gemeinen Heirat s Ziffern,  d.  h.  Relativ- 

zahlen, die  das  Verhältnis  der  Eheschließungen 
zur  mittleren  Bevölkerung  der  einzelnen 
Jahre  angeben.  Für  einige  am  Weltkriege 
beteiligte  Slaaten  mußten  für  die  Zeit  ab 
1914  diese  Nachweise  unterbleiben,  da  ihre 
mittlere  Bevölkerung  nicht  berechnet  werden 
konnle.  Die  Heiratsziffern  lassen  erkennen, 
welchen   Schwankungen  die  Häufigkeit  der 
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')  Ohne  Elsaß-Lothringen. 2)  77  Departements. 
Heiraten  während  des  beobachteten  Zeit- 

raumes in  jedem  der  aufgeführten  Länder 
unterliegt.  Für  den  Vergleich  von  Land  zu 
Land  eignen  sich  diese  allgemeinen  Heirats- 

ziffern weniger,  dazu  muß  man  sich  der 
besonderen    Heiratsziffer,    welche    das 

Verhältnis    der    Heiratenden    zur    heirats- 
fähigen Bevölkerung  angibt,  bedienen. 

Die  Heiratsziffern  stehen  in  engem  Zu- 
sammenhang mit  der  jeweiligen  politischen 

und  wirtschaftlichen  Lage.  So  zeigen  die 
allgemeinen    Heiratsziffern    im    Deutschen 

Eheschließungen  a) überhaupt,  b) auf  1000  der  mittleren  Bevölkerung  des  betreffenden  Jahres 

Jahr 
Deutsches 

Reich 
Oesterreich 

Ungarn Schweiz Italien Frankreich England  u. Wales 

a b a b a b a b a   j  b a b a b 

1871 336  745 8,2 194  59i 

9,4 
i59  507 

10,2 19  514 

7,3 

192  839  7,4 
262  476 

7,2 

190  112 

8,3 

1872 
423  900 

10,3 

193  836 9,3 

166634 10,6 
21  212 

7,9 

202  361  7,5 352  754 

9,7 201  267 

8,7 

1873 416  049 10,0 186  209 

8,9 

172  479 11,2 

20  649 

7,6 

214  906  |  7,9 

321  238 

8,9 

205  615 

8,8 
1874 

400  282 
9,5 189  440 

9,o 

162  807 

10,7 

22655 

8,4 

207  997  I  7,6 303  "3 

8,3 

202  010 

8,5 

1875 386  746 

9,1 

181  023 
8,6 

169  094 
11, 1 24  629 

9,o 

230  486  j  8,4 300  427 

8,2 

201  212 

8l4 

1876 366  930 

8,5 

176674 

8,3 

154  305 

10,0 22  376 
8,1 225  453  8,2 

291  393 

7,9 

201  874 

8,3 

1877 
347  792 

8,0 161  712 

7,5 

143  379 9,3 21  871 

7,8 

214972  7,8 

278  094 

7,5 

194  352 

7,9 

1878 
340016 

7,7 164  588 

7,6 

147  917 
9,3 20590 

7,4 199  885  7,2 

279  580 7,5 

190  054 

7,6 

1879 
335  "3 7,5 

169  532 

7,8 

162  186 
10,2 

19450 

6,9 

213  096  7,6 

282  776 

7,6 

182  082 

7,2 

1880 
337  342 7,5 167  618 7,7 

144  126 

9,3 i9  4x3 

6,9 

196  738  1  7,0 
279  046 

7,4 191  965 

7,5 

1881 338  909 7,5 177323 
8,0 157838 

io,o 19425 

6,8 
230  143  8,1 

282  079 

7,5 
197  290 

7,6 

1882 35o  457 7,7 
183  735 

7,9 

163  944 

10,3 

19  414 6,8 
224041  7,9 

281  060 

7,4 
204  405 

7,8 

1883 352  999 7,7 
I70  349 

7,8 

167  656 

10,4 

19  696 6,8 231945  8,1 

284519 

7,5 

206  384 

7,8 
 ! 

1884 362  596 

7,8 

179  56S 

7,9 

167  528 

10,3 

19898 

6,9 

239  513 

8,3 

289  555 

7,4 204  301 

7,6 

1885 368  619 
7,9 

175  542 7,7 
165  299 

10,0 

20  105 

6,9 

233  931 8,1 
283  170 

7,4 

197  745 

7,3 

1886 
372  326 

7,9 

180  523 

7,8 

160  793 

9,6 

20  080 

6,9 

233310 8,0 

283  193 

7,2 

196  071 

7,i 

1887 37°  659 

7,8 

182  427 

7,8 

151  624 

9,o 

20  646 

7J 
235  629 

8,0 
277  060 

7,2 

200  518 

7,2 

1888 376  654 

7,8 

186273 

7,9 

158  975 9,3 
20  706 

7,° 

236  883 8,0 276  848 

7,2 

203  821 

7,2 

1889 389  339 8,0 
178  130 7,5 140  524 8,2 20  691 

7,o 

230  451  7,7 

272  934 

7,i 

213  865 

7,5 

1890 
395  356 8,o 179223 

7,5 142588 
8,2 

20836 

7,° 

221  972 

7,4 
269  332 

7,o 

223  028 

7,8 

1891 
399  398 8,0 

186  758 
7.7 150  720 8,6 

21  264 

7,i 

227  656 

7,6 

285  458 

7,5 

226  526 

7,8 

1892 398  775 
7,9 

187  985 

7,8 

162  649 

9,2 

21  884 

7,4 228  572 

7,5 

290  319 

7,6 

227  135 

7-7 

1893 401  234 
7,9 

193  558 

7,9 

166  483 9,3 
21  884 

7,4 
228  103  7,5 

287  294 

7,5 

218689 

7,3 

1894 
408  066 

7,9 
194  476 

7,9 

166033 
9,3 

22  188 

7,2 

231  581  1  7,5 
286  662 

7,4 

226  449 

7,5  • 

1895 
414  218 8,0 199  761 8,0 

153  900 

8,5 

22  682 

7,3 

228  152 

7,3 

282  915 

7,3 

228  204 

7,5  i 

1896 432  107 
8,2 

198  461 

7,9 

M7  477 8,1 

23784 

7,5 

222  603 

7,i 

290  171 

7,5 

242  764 

7,9  • 

1897 
447  77° 

8,4 

202  936 
8,0 

151  176 
8,2 

24  954 

7,8 

229  041 

7,2 

291  462 

7,5 

249  145 

8,0  ) 

1898 458  877 

8,4 

199  661 

7,8 

156208 

8,4 

25  "4 

7,8 

219  597 

6,9 

287  179 

7,4 

255  379 

8,1  : 

1899 
47i  519 

8,5 

213  751 8,2 
170  826 

9,i 

25412 

7,8 

235  665 

7,3 

295  752 

7,6 

262  334 

8,2 

1900 
476  491 

8,5 

214  214 
8,2 

169  687 

8,9 

25  537 

7,7 232  631 

7,2 

299  084 7,7 

257  480 

8,0 

1901 468  329 8,2 

213  757 
8,1 

I703i6 
8,8 

25  379 

7,6 

234819 

7,2 

303  469 

7,8 

259  400 

8,0 

1902 
457  208 7,9 

206  577 

7,8 

169  029 
8,6 

25  128 7,5 

237  513 

7,3 294  786 7,5 

261  750 

7,9 

1903 
463  150 

7,9 

209  135 

7,8 

160  221 
8,1 25  282 

7,5 
237  211 

7,2 

295  996 

7,6 

261  103 

7,8 
 ■ 

1904 
477  822 

8,0 210  146 

7,8 

182  170 

9,2 

25  502 7,3 
247  808 

7,5 
298  721 

7,6 

257  856 

7,7 

1905 
485  906 8,i 

212  927 

7,9 
170  560 

8,5 

26  269 

7,5 

255  873 

7,7 
302  623 

7,7 

260  742 

7,7 

1906 
498  990 8,2 

217  317 

7,9 
176826 8,8 27  298 

7,7 

260  7S0 

7,8 

306  487 

7,8 

270  038 

7,9 

1907 503  964 8,1 
209514 

7,6 

201  431 
9,9 

27  660 
7,7 

260  104 

7,8 

314  061 8,0 

276  421 

8,0  , 

1908 500  620 8,0 2 13 '670 7,7 

188  648 

9,2 

27634 

7,6 

283  160 

8,4 

315  641 

8,0 
264  940 

7,6
 

1909 
494  !27 

7,8 

213*083 

7,6 

178  885 

8,7 

27470 7,4 

266  334 

7,8 

307  687 

7,8 

260  544 

7,4 

1910 
496  396 7,7 214  970 

7,6 

179  537 

8,6 
27  346 

7,3 

269  024  |  7,8 

307  710 

7,8 

267  721 

7,5 

1911 512  819 

7,8 

217  373 

7,6 

193  482 

9,2 

27  809 7,4 
260  198 

7,5 
308  018 

7,8 

274  943 

7,6
 

1912 523  491 
7,9 

212  187 7,4 
182  373 

8,6 

27843 

7,3 

264  657 

7,6 

311  929 

7,9 

283  834 

7,8
 

1913 513  283 7,7 195  846 

6,7 

195  030 

9,2 

26  841 

6,9 

264235 

7,5 
298  760 

7,5 

286  583 

7,8
 

1914 
460  608 6,8 . 153  797 

22  245 

5,7 252  187 

169  OII2) 
294  401 

8,0 

1915 278  208 

4,i 

68076 
19527 

5,o 

185  662 

75  327a) 

. 360  885 

10,2 

1916 279  076 

4,i 

22  251 
5,7 

105 '300 
. 108  562") 

279  846 

8,r 

1917 
308  4461) 4,7 75  745 

23254 

5,9 92  688 

5,4 

158  50S2) 
. 

258  855 

H 1918 
352  5431) 5,3 

26  117 

6,6 . 
287  163 

8,6 

1919 • 

447  207 

13,4 

369  007 

io,3 
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Eheschließungen  a)  überhaupt,  b)  auf  1000  der  mittleren  Bevölkerung  des  betreffenden  Jahres 

Jahr Irland Belgien Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Rußland 

a   1  b a b a    1) a b a b a   |  b 
a b 

1871 28  960 5,3 
37  538 

7,5 28  991  1  8,0 
13207 

7,3 

27187 

6,5 

11  610 
6,6 

679  000 

10,3 

1872 26943 

5,o 

40  084 
7,9 

30  189 

8,3 

13627 

7,5 
29  47° 

7,o 

12  302 

7,o 

690  242 

10,5 

1873 25  73o 
4,9 40598 

7,9 
31  671 8,6 

14903 
8,1 

3i  257 

7,3 
12  822 

7,3 

647  945 

9,9 
1874 

24  481 

4,6 

40328 

7,8 

3i  353 

8,4 

15260 

8,3 

31422 
7,3 

13713 

7,7 

665  070 
10,1 

1875 24  037 

4,6 

39050 

7,4 31  553 

8,3 

15  9i5 

8,5 

30762 

7,1 

14  177 

7,8 

669  799 
10,2 

1876 26388 

5,o 

38228 

7,2 

31  699 

8,3 

16  180 

8,5 

31  184 

7,i 

14049 

7,7 589  614 

9,o 

1877 
24  722 4,7 36964 

6,9 

3i  47o 

8,1 

15428 

8,1 
30674 

6,9 

14  022 

7,6 

526951 8,0 
1878 25  284  4,8 36669 6,8 

30710 

7,8 

14295 
7,4 29  I51 

6,4 

13  681 7,3 

664  940 

10,1 

1879 23254 4,4 

37  421 

6,8 
30655 7,7 14287 

7,3 

28635 

6,3 

12850 

6,7 

742  566 

",3 

1880 20363 
3,9 

38926 

7,i 

30  349 

7,5 

14  959 

7,5 

28  919 

6,3 

12  751 

6,6 725  427 

9,6 

1881 21  826 

4,2 

39  487 

7,i 

29849 

7,3 
15529 

7,8 

28301 6,2 
12  316 

6,3 

731  271 

9,7 

1882 22  029 
4,3 39214 

7,o 

29  571 

7,2 

15  496 
7,7 

28  967 

6,4 

12874 

6,7 

718932 

9,5 

1883 21368 4,3 38666 
6,8 

29815 

7,i 

15642 7,7 

29  449 

6,4 

12  710 

<>," 

735  063 

9,4 

1884 22585 

4,6 

39205 

t,.,S 
30  528  j  7,2 15970 

7,8 

30  200 

6,5 

13247 

6,9 

692  665 
8,8 

1885 
21  177 

4,3 
39  9io 

<v> 

29  894  1  6,9 

15645 

7,5 
30  911 

6,6 

13024 

6,7 

683  575 

8,7 

1886 20  594  4,2 
39642 

6,8 30  298  6,9 

14834 

7,i 

3oi33 

6,4 

12  819 

6,5 

1887 20  945  j  4.3 42  491 

7,i 

30924 

7,o 

14726 

7,o 

29517 6,2 12  491 

6,3 

1888 20  060  I  4,2 42427 

7,i 

30862 

6,9 

15  091 

7,o 

28075 

5,9 

12  154 

6,1 

1889 21  521  4.5 43  759 7,3 
3i  494 

7,o 

15233 

7,i 

28478 6,0 

12  416 

6,2 

1890 20  990 4-1 

44  596 

7,4 32304 

7,o 

M975 

6,9 

28  611 6,0 12  922 

6,5 

1891 21  475 

4,6 

45  449 7,5 32  7°7 

7,1 

14  941 6,8 27940 

5,8 

13  179 
6,6 

1892 21  53o 

4,6 

47209 
7-7 

33  33o  7,2 

15039 
6,8 

27  338 

5,7 
12742 

6,4 

783889 

9,2 

1893 21  714 4,7 
47065 

7,0 

34  3"  7,3 

15  739 

7,o 

27  219 
5,7 

12974 

6,4 

787  527 8,6 
1894 21  602 4,7 47  735 7,5 

34  470 

7,2 

15687 

6,9 

27851 

5,7 
12  966 

6,4 

848  383 

9,4 

1895 23  120 

5,o 
49712 

7,8 

35  598 

7,4 

16  147 

7,i 

28728 

5,9 

13  339 

6,5 

842  631 

9,2 

1896 23055 

5,o 

52585 
8,1 

36490 7,5 

16823 

7,3 
29376 

5,9 13962 

6,7 

809  847 

8,7 

1897 22  891 

5,o 
54  198 

8,2 

36796 

7,4 17464 

7,5 
30221 

6,1 

14  220 

6,7 

857  37i 

9,i 

1898 22  580 

5,o 

55  444 

8,3 

36813 7,3 

17897 

7,5 
30900 

6,1 

15039 

7,° 

825  602 

8,7 

1899 22  311 

5,o 

55  765 

8,3 

37  99o 

7,4 17  937 

7,5 
31  710 

6,2 15530 

7,i 

898  202 

9,2 

1900 21330 

4,8 

57  7" 
8,6 

39  4*9 

7,7 18498 

7,6 

3M78 

6,2 

15222 

6,9 

873  018 
8,8 1901 22  564 

5,i 

57  131 

8,7 

40261 

7,7 
17  599 

7,2 

31278 
6,1 

14760 

6,6 
862  408 

8,6 1902 22949 

5,2 

56157 8,1 40255 

7,6 

17649 

7,i 

i'"s'"> 

6,0 
14385 

6,4 

877  909 8,6 
1903 22  992 

5,2 

54  946 
7,9 

40  049 7,4 

17926 

7,i 

30088 

5,8 

13566 

6,0 

919  082 

8,7 

1904 22  961 

5,2 

56,740 8,0 
4°  574 7,4 

18225 

7,2 

30683 

5,9 
13  481 

5,9 

802  525 

7,6 

1905 23078 5,3 56679 

7,9 40  732 
7,3 

18479 

7,2 

30888 5,9 

13269 

5,8 

839  986 

7,8 

1906 22  662 

5,2 

58388 

8,1 
42223 

7,5 19  358 
7,4 

32583 6,1 i3  59o 

5,9 

1048  139 

9,6 

1907 22  509  1  5,1 
58660 

8,0 
43  379  1  7,6 

20  103 

7,6 

33251 

6,2 

13  953 

6,1 

985  699 8,8 
1908 22  734 

5,2 

57  564 

7,8 

41  952 7,3 
20,011 

7,5 33084 
6,1 

M  r53 
6,1 

902  006 

7,9 

1909 22  650 

5,2 
57  126 

7,7 41  687 

7,i 

19944 

7,4 
32546 

6,0 

14  080 

6,0 917  287 

7,9 

1910 22  112 

5,o 

58  776 
7,9 42740 

7,2 

19989 

7,3 

33  162 

6,0 

14566 

6,2 

978  089 

8,7 

1911 23  473 
5,4 

59  37° 
7,9 43248 

7,2 

19879 

7,2 

32  614 

5,9 
14826 

6,3 

942  379 8,2 

1912 23283 5,3 61  278 8,1 46  163  7,7 

20537 

7,3 33  149 

5,9 

14  797 6,2 

1913 22  266 

5,i 

48  387 !  7,8 

20463 

7,2 

33  329 
5,9 

15262 

6,3 

1914 23  695  |  5,4 
42539 6,8 

19  757 

6,9 

32932 

5,8 

15  773 

6,5 

1915 24  x54  5,6 
42651 

6,7 

19985 

6,5 

33  182 

5,8 

15940 

6,5 

1916 22  245  5,1 
46  990 

7,2 

21  071 

7,2 

35  156 

6,1 

I7  3I2 

6,9 

1917 21  073  4,8 49344 
7,4 

20  810 
7,o  35  589 

6,2 
18086 

7,i 

1918 22  570  5,2 40  039 6,0 
49527 7,3 

22  977 

7,7  38  626 

6,7 

19  745 

7,5 1919 . • 
58270 

8,6 

25073 

8,3  1 17580 

6,7 

Reich  einen  ganz  außerordentlichen  Hoch- 
stand während  der  Milliardenära  zu  Beginn 

der  1870er  Jahre,  bei  dem  darauffolgenden 
wirtschaftlichen  Rückgang  sinken  sie  rasch 
bis  zum  Jahre  1882,  wo  sie  wieder  eine  steigende 
Tendenz  bekunden;  auch  die  wirtschaftliche 
Depression  zu  Beginn  der  1890er  Jahre, 
ebenso  der  wirtschaftliche  Aufschwung  in 
der  zweiten  Hälfte  desselben  Jahrzehnts,  die 

Krisenjahre  zu  Anfang  des  neuen  Jahr- 
hunderts und  die  Besserung  der  wirtschaft- 

lichen Lage  in  der  Folgezeit  fallen  mit  ent- 
sprechenden Aenderungen  der  Heirats- 

ziffern zusammen.  Seit  1907  ist  dann  wieder- 
um infolge  Rückgangs  der  Konjunktur  ein 

neuer  Rückgang  in  der  Häufigkeit  der  Ehe- 
schließungen zu  erkennen,  der  unmittelbar 

in  den  gewaltigen  Tiefstand  der  Kriegsjahre 
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hillüberleitet.  Ein  Ausgleich  erfolgte  erst 
in  der  Zeit  seit  1919. 

Aehnlich  zu  bewerten  sind  die  Schwan- 
kungen der  Heiratsziffer  im  Auslande.  Auch 

dort  zeigt  sich  bei  den  Staaten,  die  urmittel- 
bar in  den  Weltkrieg  hineirgezogen  wurden, 

ein  starker  Absturz  der  Heiratshäufigkeit, 
während  andere,  für  welche  der  Krieg  nur 
eine  günstige  Konjunktur  bedeutete,  wie 
die  skandinavischen  Staaten,  ihre  Heirats- 

ziffer gesteigert  haben.  Auch  in  England 
hat  sich  die  Heiratsziffer  erhöht,  wohl  dank 
dem  Verheiratetenprivileg  des  neuen  eng- 

lischen Wehrpflichtgesetzes. 
Das  natüiliche  Gattungsbedürfnis  der 

Menschen  kann  jedoch  durch  die  schwersten 
Lebensnöte  auf  die  Dauer  nicht  zurück- 

gedrängt werden.  Das  erweisen  die  für  einige 
Teile  von  Deutschland  bereits  vorliegerden 
Eheschließungszahlen  für  1919  und  1920, 
welche  eine  gewaltige  Reaktion  gegen  die 
im  Kriege  geübte  Zurückhaltung  zum  Aus- 

druck bringen.  In  Bayern  nahm  die  Ent- 
wicklung seit  1913  folgenden  Verlauf: 
Zahl  der  Eheschließungen 

auf  1000  der 
in  den  Jahren        absolut  mittleren 

Bevölkerung 

1913  48  438         6,9 
1914  42  722         6,0 
1915  22  936         3,2 
1916  27  349         3,8 
1917  32  939         4,6 
1918  38  288         5,4 
1919  105  002         15,0 
1920  100  126        14,1 

Wie  aus  diesen  Zahlen  erhellt,  ist  der 
Heiratsausfall  der  Kriegszeit  in  den  Jahren 
1919  und  1920  mehr  als  ausgeglichen  worden, 
denn  im  Durchschnitt  der   Jahre  1915  bis 
1920  ergaben  sich  54  440  Eheschließungen. 

Diese  ,, Heiratsepidemie"  kann  aber  keines- 
wegs als  eine  nur  hoffnungsreiche  Erschei- 
nung angesehen  werden,  da  sie  nicht  nur  die 

schon  vorhandene  Wohnungs-  und  Hausrat- 
not auf  das  Aeußerste  verschärfte,  sondern 

auch  unter  Ausschaltung  wertvoller  sittlicher 
und  sozialer  Hemmungen  sich  vollzog.  Als 
ungünstige  Symptome  erscheinen  bereits 

eine  „Scheidungsepidemie",  welche  der  „Hei- 
ratsepidemie" parallel  läuft  und  die  geringe 

Fruchtbarkeit  der  neuen  Ehen,  welche  um 
die  Hälfte  hinter  der  des  Friedensstandes 
zurückbleibt. 

Mit  einer  langen  Dauer  dieser  hohen 
Heirat sfrequenz  kann  natürlich  nicht  ge- 

rechnet weiden.  Dafür  sprechen  zunächst 
die  Erfahrungen  bei  früheren  Kriegen.  Wie 
aus  derTabelle  auf  S.  234  235  erhellt, erreichte 
die  Heiralshäufigkeit  in  Deutschland  sowohl 
als  in  Frankreich  i.  J.  1872  einen  unver- 

hältnismäßig hohen  Stand:  10,3  bzw.  9,7, 
um  dann  wieder  langsam  zu  fallen,  bis  etwa 

i.  J.  1879  der  Normalstand  mit  7,5  bzw.  7,6 
erreicht  war.  Auch  in  Rußland  hob  sich 
nach  dem  Japanischen  Kriege  und  der 
ersten  Revolution  die  Heiratsziffer  von  7.8 
i.  J.  1905  auf  9,6  i.  J.  1906,  sank  aber  bis 
zum  Jahre  1909  bereits  wieder  auf  7,9. 
Dabei  war  die  Wirtschaftslage  der  drei 
Staaten  in  den  damaligen  Nachkriegsjahren 
durchaus  günstig  und  die  Verluste  an  heirats- 

fähigen Männern  waren  verhältnismäßig 
gering  gewesen.  Gegenwärtig  aber,  wo  alle 
am  Kriege  beteiligten  Länder  schwere  Wirt- 

schaftskrisen durchzumachen  haben  und 
die  Kriegsverluste  ganz  gewaltige  sind,  dürfte 
der  Rückgang  der  hohen  Heiratshäufigkeit 
noch  weit  schneller  erfolgen. 

In  Deutschland  hat  sich  infolge  des 
Kriegstodes  von  etwa  2  Millionen  Männern 
der  in  der  Vorkriegszeit  rückläufige  Frauen- 

überschuß wieder  erheblich  verstärkt.  Jm  J. 
1910  trafen  auf  1000  Männer  1026  Frauen, 
i.  J.  1919  1099  Frauen.  Daraus  ergibt  sich 
für  die  jetzige  Töchtergeneration  eine  er- 

hebliche Verschlechterung  ihrer  Heirats- 
aussichten. Daran  können  auf  die  Dauer 

auch  einige  der  alleemeinen  Heiratsneigung 
günstige  Zeiterscheinungen  nichts  ändern. 
Es  sind  hierbei  von  Belang  die  hohen  Ar- 

beiterlöhne, welche  die  Verehelichung  dem 
Landwirt  wie  dem  kleinen  Handel-  und 
Gewerbetreibenden  als  die  vorteilhafteste 
Art  erscheinen  lassen,  um  Hilfskräfte  für 
ihre  Betriebe  zu  gewinnen,  ferner  die 
teuere  und  oft  geringwertige  Beherbergung 
und  Verpflegung  in  Gasthäusern  und  Pen- 

sionen, der  gegenüber  die  Begründung  eines 
eigenen  Hausstandes  eine  beträchtliche  Ver- 

einigung und  Verbesserung  der  Lebenshal- 
tung bedeutet,  endlich  die  Schwierigkeit 

der  Beschaffung  von  Wohnung  und  Hausrat, 
weshalb  die  Wiederheirat  von  Witwen  mit 
Wohnung  und  Hausrat  jetzt  häufiger  ist 
als  früher. 

Angesichts  der  großen  Bedeutung  der 
Gesundheit  der  Heiratenden  für  das 
Schicksal  der  Ehe  hat  neuerdings  auf 
ärztliche  Veranlassung  das  Reichsgesundheits- 
amt  ein  Merkblatt  verfaßt,  das  den  Ehe- 

schließenden durch  den  Standesbeamten  vor 
Anordnung  des  Aufgebots  ausgehändigt  wird; 
es  will  Heiraten  verhüten,  die  voraussichtlich 
unglückliche  Ehepaare  und  Kinder  schaffen 
und  minderwertigen,  unbrauchbaren  Nach- 

wuchs bringen  würden.  Danach  sollen  Ver- 
lobter und  Verlobte  vor  der  Verheiratung 

sich  beim  Arzt  vergewissern,  ob  ihr  Gesund- 
heitszustand die  Verehelichung  zuläßt,  und 

vom  Ergebnis  der  ärztlichen  Befragung  dem 
anderen  Verlobten  Mitteilung  machen. 

Hinsichtlich  der  Heiratshäufigkeit  inner- 
halb des  Deutschen  Reiches  wurden  für 

das  Jahr  1913  folgende  Heiratsziffern  fest- 

gestellt : 
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Staaten  und  Landesteile 

Provinz  Ostpreußen   
„         Westpreußen   

Stadt   Berlin   

Provinz   Brandenburg   
„        Pommern        
„        Posen   
„        Schlesien   
„        Sachsen   

„         Schleswig-Holstein      .    . 
„        Hannover   
„        Westfalen   
„        Hessen-Nassau  .... 

Mecklenburg-Strelitz        
Oldenburg      
Braunschweig   
Sachsen-Meiningen   
Sachsen-Altenburg   
Sachsen-Coburg-Gotha   
Anhalt   

Schwarzburg-Sondershausen    .   . 
Schwarzburg-Rudolstadt  .... 
Waldeck   
Provinz  Rheinland   
Hohenzollern   
Preußen   

Bayern   rechts   des   Rheines  .    . 
Bayern  links  des  Rheines  (Pfalz) 
Bayern   
Sachsen   

Württemberg   
Baden    
Hessen   

Mecklenburg-Schwerin   
Großherzogtum  Sachsen  .... 
Reuß  ältere  Linie   

Reuß  jüngere  Linie   
Schaumburg-Lippe   
Lippe      
Lübeck       
Bremen   

Hamburg   
Elsaß-Lothringen   
Deutsches  Reich   

Ehe- 

schließungen 

auf  je  1000 
Einwohner 

7,3 

7.i 

IO,I 

7,9 7.9 

6,5 

7.1 

8,2 

8,o 

7,9 8,o 

7,3 

7,4 

7.9 

8,3 

7,8 

7,7 
8,o 
8,6 

8,3 

7,9 7,3 

7,8 

6,3 

7,8 

6,8 

7,4 

6,9 

8,2 

7,i 

6,9 

7,3 

7,9 
8,o 

8,7 
8,4 

8,8 

8,3 

8,i 

8,4 
8,7 

6,9 

7,7 

Im  allgemeinen  erweist  sich  demnach  die 
Heiratshäufigkeit  im  mittleren  und  nörd- 

lichen Deutschland  größer  als  in  Süddeutsch- 
land. Besonders  auffallend  ist  die  hohe 

Heiratsziffer  von  Berlin  (10,1),  auch  unter 
den  kleineren  Verwaltungsbezirken  fast  die 
höchste  im  Deutschen  Reiche.  Im  Durch- 

schnitt der  Jahre  1909/11  hatten  nur  2  Ver- 
waltungsbezirke, das  Bezirksamt  Nürnberg 

(14,  9)  und  der  Stadtkreis  Altona  (10,7)  höhere 
Heiratsziffern  als  Berlin  (1909/11:  10,6). 
Als  Gebiete  mit  der  höchsten  und  der  ge- 

ringsten Relativzahl  der  Heiraten  sind  die- 
jenigen hervorzuheben,  welche  die  auf  S.  238 

folgende  Tabelle  angibt. 
Die  Bezirke  mit  großer  Heiratshäufigkeit 

zeichnen  sich  vielfach  durch  industrielle 
Bevölkerung  sowie  durch  Mehrung  der  Be- 

völkerung infolge  Zuwanderung  aus,  so 
z.  B.  die  Bezirke  Nürnberg,  Altona,  Berlin, 
Magdeburg,  Merseburg,  Chemnitz,  Zwickau 
usw.  Umgekehrt  haben  die  Gebiete  mit  ge- 

ringer Heiratshäufigkeit  fast  durchweg  land- 
wirtschaftliches Gepräge  und  gehören  zu 

denen,  die  einen  Rückgang  ihrer  Bevölke- 
rung durch  Abwanderung  erfahren  haben; 

dies  gilt  beispielsweise  für  zahlreiche  Bezirke 
Altbayerns  und  Badens,  für  die  Geesllande 
Hamburgs,  für  zahlreiche  Kreise  Ost-  und 
Westpreußens,  Schlesiens  usw. 

Wie  sehr  die  Heiratshäufigkeit  ländlicher 
Bezirke  durch  Abwanderung  herabgedrückt 
wird,  erhellt  aus  den  Ergebnissen  der  baye- 

rischen Statistik  des  Heimat-  und  Armen- 
wesens (Beiträge  zur  Statistik  Baverns, 

Heft  83).  Im  Durchschnitt  der  Jahre  1906/08 
heirateten  nämlich  von  100  eheschließenden 

Männern,  welche  in  den  Gemeinden  der  vor- 
bezeichneten  Einwohnerg rößerklassen  hei- 

matberechtigt waren,  außerhalb  ihrer  Hei- 
matgemeinde: 

Gemeinden 
mit      Einwohnern 

48,1 

46,5 

44,9 

43,2 

42,4 

39,4 

39,o 

20,5 

Da  eine  niedrige  Einwohnerzahl  im  all- 
gemeinen einer  ländlichen  und  eine  hohe 

einer  städtischen  Siedelungsweise  entspricht, 
so  erweisen  diese  Zahlen,  daß  fast  die  Hälfte 
des  männlichen  Nachwuchses  der  Land- 

gemeinden auswärts,  also  wohl  vorwiegend 
in  Städten,  heiratet,  während  in  den  Ge- 

meinden städtischen  Charakters  die  Aus- 
wärtigen quote  der  eheschließenden  Männer 

verhältnismäßig  klein  ist  und  obendrein  bei 
zunehmender  Größe  der  Städte  sich  ver- 
ringert. 

Außer  den"  vorerwähnten  wirtschaftlichen 
und  sozialen  Momenten  wird  die  Heirats- 

häufigkeit noch  von  einer  Reihe  anderer 
Umstände  beeinflußt.  Dahin  gehören  die 
günstigeren  oder  ungünstigeren  Erwerbs- 

verhältnisse in  den  verschiedenen  Gegenden, 
Stammesgewohnheiten,  Volkssitten,  insbe- 

sondere die  Sitte  im  jüngeren  oder  späteren 
Alter  zu  heiraten,  die  Art  der  bäuerlichen 
Erbrechtsfolge.  All  diese  und  ähnliche  Fak- 

toren wirken  mitbestimmend  ein  auf  Neigung 
und  Befähigung  zur  Begründung  eines  eigenen 
Hausstandes  und  erklären  so  die  Verschieden- 

heit der  Heiratshäufigkeit  in  den  einzelnen Teilen  des  Reiches. 

bis 250 251  „ 

500 501  „ 

1000 1001  „ 
2000 2001  „ 
5000 5001  „ 

10000 
10001  „ 20000 

über 20000 
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Gebiete  mit  großer  Heiratshäufigkeit  Gebiete  mit  geringer  Heiratshäufigkeit 

Namen  der  Verwaltungsbezirke Namen  der  Verwaltungsbezirke 

3S- 

—  >  o 

Bez.-Amt  Nürnberg,  Reg.-Bez.  Mittel- 
franken      

Stadtkr.  Altona,  Reg.-Bez.  Schleswig  .    . 
Stadt  Berlin   

Kr.  Wanzleben,  Reg.-Bez.  Magdeburg 
Kr.    Wolmirstedt,    Reg.-Bez.    Magdeburg 
Mansfelder  Gebirgskreis,  Reg.-Bez.  Merse- 
burg   

Amtshauptmannsch.  Annaberg,  Kreis- 
hauptmannschaft Chemnitz   

St.-  u.  L.-Kr.  Frankfurt  a.  M.,  Reg.-Bez. 
Wiesbaden         

Amtshauptmannsch.  Marienberg,  Kreis- 
hauptmannsch.  Chemnitz   

Amtsh.   Zwickau,   Kreish.   Zwickau  .    .    . 
Kr.  Wandsbek,   Reg.-Bez.    Schleswig   .    . 
Kr.  Kalbe,  Reg.-Bez.  Magdeburg  .... 
Landkr.   Harburg,   Reg.-Bez.   Lüneburg  . 
Kr.  Blumenthal,  Reg.-Bez.  Stade      .    .    . 
Unm.  St.  München,  Reg.-Bez.  Oberbayern 
Amtsh.  Chemnitz  u.  Stollberg,  Kreish. 

Chemnitz        

St.-Kr.  Charlottenburg,  Reg.-Bez.  Potsdam 
Kr.  Neuhaldensleben,  Reg.-Bez.  Magdeburg 
St.-Kr.   Rixdorf,   Reg.-Bez.   Potsdam   . 
St.-Kr.   Solingen,   Reg.-Bez.   Düsseldorf 
Amtsh.  Freiberg,  Kreish.  Dresden   .    .    . 
Amtsh.  Glauchau,  Kreis.  Chemnitz  .    . 
Kr.  Bernburg,  Anhalt   

14,9 10,7 

10,6 
10,1 

9,9 

9,8 

9,7 

9,5 

9,5 

9,5 
9,4 

9,3 

9,3 9,3 
9,3 

9,3 

9,2 
9,2 
9,i 

9,i 
9,i 9,i 

9,i 

Kreis  Schieiden,  Reg.-Bez.  Aachen  .  .  . 
Oberamt  Haigerloch,  Reg.-Bez.  Sigmaring. 
Unm.  St.  Passau,  Reg.-Bez.  Niederbayern 
Bez.-Amt  Wertingen,  Reg.-Bez.  Schwaben 
Amtsb.  Neustadt,  Landeskr.-Bez.  Freiburg 
Amtsb.  Staufen,  Landeskr.-Bez.  Freiburg 
Kr.  Chäteau-Salins,  Bez.  Lothringen  .  . 
St.-Kr.  Insterburg,  Reg.-Bez.  Gumbinnen 
St.-Kr.  Ratibor,  Reg.-Bez.  Oppeln  .  .  . 
Oberamt  Sigmaringen,  Reg.-Bez.  Sigma- 

ringen    
Bez.-A.mt  Laufen,  Reg.-Bez.  Oberbayern. 
Bez.-Amt  Neunburg  v.  W.,  Reg.-Bez.  Ober- 

pfalz       
Unm.  St.  Kulmbach,  Reg.-Bez.  Oberfranken 
Unm.  St.  Neuburg  a.D.,  Reg.-Bez.  Schwaben 
Arnts-B.  Pfullendorf,  Landeskr.-Bez.  Kon- 
stanz  

St.-Kr.  Graudenz,  Reg.-Bez.  Marienwerder 
Aints-B.   Boxberg,   Landeskr.-Bez.   Mann- heim       

St.-Kr.  Oppeln,  Reg.-Bez.  Oppeln     .   .    . 
Bez.-Amt  Waldmünchen,  Reg.-Bez.  Ober- 

pfalz       
Bez.-Amt  Nabburg,    Reg.-Bez.    Oberpfalz 
Unm.   St.  Deggendorf,  Reg.-Bez.  Nieder- 

bayern   
Unm.  St.  Eichstätt,  Reg.-Bez.  Mittelfrank. 
Unm.  St.  Dillingen,  Reg.-Bez.  Schwaben 
Unm.  St.  Traunstein,  Reg.-Bez.  Oberbayern 
Landherrenschaft  der  Geestlande,  Hamburg 

5,7 
5,7 

5,7 5,7 
5,7 
5,7 
5,7 

5,6 

5,6 
5,6 

5,6 

5,6 5,6 

5,6 

5,6 

5,5 

5,5 

5,4 

5,2 

4,9 

4,8 4,8 

4,8 
4,6 

4,4 Im  Laufe  des  Weltkrieges  sind  diese 
Gegensätze  zwischen  Stadt  und  Land 
noch  weit  schärfer  hervorgetreten 
als  bisher.  Während  in  den  Großstädten 
der  Heiratsrückgang  nur  vorübergehenden 
Charakter   hatte   und   verhältnismäßig   un- 

bedeutend war,  zeigte  sich  in  den  kleineren 
Gemeinden  ein  sehr  großer  Rückgang.  Erst 
die  gewaltige  Heiratswelle  des  Jahres  1919 
brachte  einen  Ausgleich.  Hierzu  folgende 
Zahlen  für  Bayern: 

Gemeinden  mit    Einwohnern 
Auf 1000   der   Bevölkerung  von Schließungen 

1910 

;reffen 

Ehe- 

1913 
1914 1915     1916 1917 1918 1919 1920 

6,4 

7,2 
7,o 

7,5 

8,9 

4,9 

5,8 

6,4 

7,6 

9,9 

i,9 

3,3 

3,9 

5,4 

6,5 

2,5 

3,8 

4,7 

5,9 7,5 

3,2 

4,9 

5,4 

6,7 

8,6 

4,0 

5,7 

6,1 

7,2 

9,5 

15,2 
15,2 

13,8 

14,8 

16,5 

13,0 15,8 

14,5 

17,6 

17,1 

2000  bis  unter  5000   

20000  bis  unter  100  000   
100  000  und  mehr   

7,o 

6,2 
3,3 

4,° 4,8 
5,6 

15,2 

14,5 

Um  die  einzelnen  Länder  bezüglich 
der  Heiratshäufigkeit  gegenseitig  zu 
vergleichen,  folgt  des  weiteren  eine  dem 

Werke  G.  v.  Mayr's  „Sozialstatistik,  1909" 

entnommene  Zusammenstellung,  bei  welcher 
die  den  Wert  der  vorausgehenden  Zahlen  be- 

einträchtigende Verschiedenheit  in  der  Allers- 
und Familienstandsgliederung  der  Bevölke- 
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rung  der  einzelnen  Länder  beseitigt  ist  und 
die  Einschließenden  in  Beziehung  gesetzt  sind 
zu  den  Personen,  welche  das  15.  Lebensjahr 
vollendet  haben  und  nicht  verheiratet  sind, 
sohin  als  heiratsfähig  betrachtet  werden 
können.  Auf  1000  unverheiratete  und  ver- 

witwete, über  15  Jahre  alte  Personen  kamen 
Eheschließungen  im  Jahre: 

Staaten 1880/82  |  1890/92  [  1900/02 

Deutsches  Reich 

24:4 

25,3 
23,3 

4°,5 
I9,i 24,3 22,7 

25,8 
20,3 

11,0 24,3 

24,0 

18,3 

23,3 
23,3 

25,8 

26,9 

22,2 

36,6 

19,9 

22,0 24,9 

20,1 
11,0 
26,9 
22,5 

17,8 

20,3 

22,8 

27,5 28,3 

24,6 

36,6 

21,1 
24,4 

23,9 
24,4 

19,9 ",5 

23,1 

23,1 

17,7 

21,0 

21,7 

Oesterreich     .    . 

Italien     .... 
Frankreich     .    . 
England  u.  Wales 
Schottland     .    . 

Niederlande    .    . 
Dänemark  .    .    . 
Schweden  .    .   . 
Norwegen  .    .    . 
Finnland     .   .   . 

Das  auffälligste  Verhältnis  zeigen  wie  in 
der  früheren  Uebersicht  Ungarn  mit  der  höch- 

sten Heiratsziffer  (1900/02:  36,6)  und  Irland, 
wo  diese  bis  auf  11,5  zurückgeht.  Etwa 
25  Promille  sind  als  das  mittlere  Verhältnis 
anzusehen.  Die  niedrige  Ziffer  Irlands  steht 
in  engem  Zusammenhang  mit  der  prekären 

Lage  des  irischen  Volkes  überhaupt  und  ist 
zum  großen  Teil  auf  die  massenhafte  Ab- 

wanderung seiner  kräftigsten  und  heirats- 
fähigsten Elemente  zurückzuführen. 

Bezüglich  der  zeitlichen  Entwicklung  der 
Heiratshäufigkeit  lassen  auch  diese  Ziffern 
bei  den  verschiedenen  Ländern  keine  stark 
ausgeprägte  Tendenz  erkennen.  Während 
in  England  und  Wales,  Schottland,  Schweden, 
Norwegen  und  Finnland  eine  Abnahme  statt- 

zufinden scheint,  deuten  die  Ziffern  für 
Deutschland  auf  eine  Zunahme  hin.  Diese 
Tendenzen  sind  durch  den  Weltkrieg  einst- 

weilen in  ihr  Gegenteil  verkehrt  worden.  In- 
wieweit die  Nachkriegsjahre  einen  Ausgleich 

bringen  werden,  bleibt  abzuwarten. 
Die  gleichen  Folgerungen  wie  oben  er- 

geben sich  aus  folgender,  ebenfalls  dem  ge- 
nannten Werke  G.  v.  Mayr's  „Sozial- 
statistik" entnommenen  Uebersicht,  ergänzt 

durch  die  neuesten  Nachweise  des  vom  Di- 
rektor des  Internationalen  Statistischen  Amtes 

H.  Methorst  herausgegebenen  „Annuaire 

international  de  Statistique,  1917".  Hierbei 
ist  die  Grenze  der  „Heiratsfähigkeit"  für 
beide  Geschlechter  verschieden  gezogen, 
nämlich  für  die  Männer  beim  Alter  von 
18  Jahren,  für  die  Mädchen  beim  Alter  von 
15  Jahren. 

Auf  1000  Heiratsfähige  (ledige  Männer 
über  18  Jahre,  ledige  Frauen  über  15  Jahre, 
verwitwete  und  geschiedene  Personen  beider- 

lei Geschlechts)  kamen  im  Jahresdurchschnitt 
Eheschließungen: 

Preußen    
Bayern   
Sachsen   
Oesterreich    .   .   .   . 
Ungarn   
Schweiz   
Italien   
England  und  Wales 
Schottland     .   .   .   . 
Irland   
Niederlande  .   .   .   . 
Belgien   
Dänemark      .    .    .    . 
Schweden    
Norwegen    
Finnland   

'  Nur  mit  Vorsicht  ist  aus  der  verschiedenen Höhe  der  Heiratsziffern  auf  Unterschiede 
in  der  ökonomischen  Lage  der  betreffen- 

den Länder  zu  schließen;  Berührungspunkte 
zur  Wirtschaftslage,  wie  sie  beim  zeitlichen 

— 29,0 29,6 

30,8 

29,2 27,9 

23,5 

23,6 

25,9 

24,7 

- 34,9 

27,5 

5i,6 

21,6 
34,9 

26,5 

49,8 

21,2 

35,o 

28,0 

40,6 

22,7 

32,3 

26,8  !) 

38,92) 

2i,43) 

31,6 

27,1 

28,4 27,3 26,5 

27,1 

26,6 

28,7 

25,3 

23,6 

22,3 

21,1 21,6 

20,5 

15,4 

27,0 

i3,o 
27,6 

12,1 

24,8 

12,7 

:       26,0 I2,74) 
28,65) 

22,5 

26,8 
21,6 

21,8 

27,0 20,8 

22,7 

25,1 

19,9 

27,7 
25,4 

18,6 

26,6«) 

25,6 i8,37> 
22,9 

23,2 

22,2 21,8 

20,9 

27,9 

26,8 

24,9 

24,0 
I9,98) 

Vergleiche  hervortreten,  zeigen  sich  hier 
weniger.  Während  im  großen  und  ganzen 
(d.  h.  abgesehen  von  besonderen  Umständen, 
die,  wie  Kriegs-,  Epidemiezeiten,  ebenfalls 
von  Einfluß  sind)  das  Ansteigen  der  Heirats- 

*)  1908/13.  2)  1906/15.  3)  1906/15.  *)  1909/12.  *)  1905/14.  •)  1910, 
')  1908/13.  8)  1906/15. 



240 Heiratsstatistik 

frequenz  in  einem  Lande  als  die  Folge  einer 
Besserung  der  -wirtschaftlichen  Verhältnisse, 
das  Absteigen  als  die  Folge  einer  Ver- 

schlechterung derselben  zu  betrachten  ist, 
kann  die  Höhe  der  Ziffer  des  einen  Landes 
gegenüber  der  des  anderen  keineswegs  als 
ein  Zeichen  dergünstigeren  oder  ungünstigeren 
ökonomischen  Lage  der  Bevölkerungen  gelten. 
Treffend  hebt  Bernoulli  (Handb.  der 
Populationistik  1841)  schon  die  Verschieden- 

heit der  Ursachen  einer  großen  Heiratsfre- 
quenz  hervor,  die  „erfreuliche  wie  un- 

erfreuliche" sein  können:  „Man  heiratet 
jünger  und  häufiger,  wo  der  Erwerb  leichter 
und  sicherer  ist,  wo  die  Bedürfnisse  geringer 
und  wohlfeiler,  wo  die  Sitten  einfacher 
sind  —  wo  also  weniger  Luxus  herrscht  — , 
wo  man  sich  mehr  vor  Erzeugung  unehelicher 
Kinder  scheut  und  ebenso  aber,  wo  man  sorg- 

loser und  um  die  Zukunft  unbekümmerter 
lebt,  wo  das  Volk  keinerlei  höhere  Bedürfnisse 

kennt".  Wo  das  eine,  wo  das  andere  zutrifft, ist  natürlich  nicht  immer  ohne  weiteres  zu 
erkennen;  um  sichere  Schlüsse  aus  den 
Zahlen  zu  ziehen,  wären  viel  eingehendere 
Untersuchungen  nötig. 

Aber  durch  die  Berechnung  der  Heirats- 
häufigkeit unter  Zugrundelegung  der  Zahl 

nur  der  Heiratsfähigen  gelangt  man  noch 
zu  keiner  erschöpfenden  Erkenntnis  der 
wirklichen  Heiratsentfaltung  einer  gegebenen 
Bevölkerungsmasse.  Um  die  schwerwiegen- 

den Einflüsse  des  Altersaufbaus  und  der 
Geschlechts-  und  Familienstandsverhältnisse 
völlig  auszuschalten,  bedarf  es  einer  weiteren 
methodischen  Verfeinerung,  welche  an  die 
Stelle  der  „Beziehungszahlen  von  Jahres- 

ergebnissen an  Heiraten  zu  mittleren  Be- 
völkerungsbeständen die  korrektere  Be- 

ziehung dieser  Ereignisse  auf  den  Gesamt- 
betrag der  in  der  kritischen  Zeit  dem  frag- 

lichen Ereignis  (dem  Heiraten)  Ausgesetzten" 
(G.  v.  Mayr)  treten  läßt  und  zur  Ermittlung 
eigentlicher  Heiratswahrscheinlichkeiten  und 
der  Berechnung  von  Heiratstafeln  über- 

geht. Je  nachdem  der  Abgang  durch  die 
Sterblichkeit  ausgeschaltet  wird,  spricht  man 

von  „unabhängigen"  oder  „gewöhn- 
lichen" Hei  rats  Wahrscheinlichkeiten. 

Derartige  Berechnungen  sind  bisher  nur  in 
beschränktem  Umfange  ausgeführt  worden, 
weil  die  meisten  amtlichen  statistischen  Stellen 
ihr  Material  nicht  in  einer  Weise  veröffent- 

lichen, daß  daraus  Heiratswahrscheinlich- 
keiten berechnet  werden  können,  d.  h.  die 

Heiratenden  nicht  durchweg  nach  einzelnen 
Altersjahren  und  innerhalb  dieser  nach  dem 
Familienstände  gliedern  und  diese  Zahlen 

nicht  mit  den  entsprechenden  Volkszählungs- 
ergebnissen kombinieren.  Es  liegen  daher 

außer  einigen  älteren  Arbeiten  für  Berlin, 
Elsaß-Lothringen,  Sachsen,  Schweden,  Nor- 

wegen, Italien,  Belgien,  Frankreich  und  die 

Niederlande  für  die  neueste  Zeit  nur  zwei 
Untersuchungen  vor:  Die  vom  Statistischen 
Reichsamt  für  die  Reichsbevölkerung  der 
Jahre  1910/11  und  die  von  E.  Moll  für 
die  Bevölkerung  von  Bayern  und  Hamburg 
für  die  Zeit  von  1880  bis  1911  berechneten 
Heiratswahrscheinlichkeiten. 

Moll  verwendet  die  unabhängige  Hei- 
ratswahrscheinlichkeit, d.  h.  den  Bruch, 

dessen  Zähler  die  Ar  zahl  der  in  dem  be- 
treffenden Altersjahr  Heiratenden  und  dessen 

Nenner  diejenigen  Ledigen  derselben  Gene- 
ration enthält,  die  in  diesem  Jahre  möglicher- 
weise heiraten  können  —  dem  „Heiraten 

ausgesetzt  sind". Mit  Hilfe  dieser  Formel  sird,  ausgehend 
von  einer  Gereration  von  100  000  Lebenden 

im  Alter  von  20  Jahren,  die  Heiratswahr- 
scheinlichkeiten und  Heiratstafeln  für 

Bayern  und  Hamburg  berechnet  worden. 
Die  Formel  des  Statistischen  Reichsamts  be- 

ruht auf  derselben  Grundlage,  nur  ist  die 
ohnehin  nur  auf  rechnerischem  Wege  fest- 

stellbare Wanderuni  sdifferei  z  nicht  berück- 
sichtigt. Die  auf  Seite  241  folgende  Ueber- 

sicht  bringt  die  Heiratswahrscheinlichkeit 
beider  Geschlechter  im  Deutschen  Reich 
für  die  Jahre  1910/11  und  für  Bayern  und 
Hamburg  für  die  Jahrfünfte  1881/86  und 
1906/11  zur  Darstellung.  Wie  aus  dieser 
Uebersicht  erhellt,  hat  sich  die  Heirat  lieh  keit 
in  Bayern  innerhalb  des  untersuchten 
30  jährigen  Zeitraumes  gebessert,  in  Hamburg 
aber  verschlechtert.  Trotzdem  liegt  in 
Hamburg,  auch  noch  im  Jahrfünft  1906/11, 
die  größte  Heiratswahrscheinlichkeit  beider 
Geschlechter  um  2  Jahre  früher,  beim  27.  bzw. 
24.  Jahre,  als  in  Bayern.  Dieses  Uebergewicht 
Hamburgs  erklärt  sich  aus  den  die  Früh- 
heiraten  begünstigenden  Einflüssen  der 
Großstadt,  die  Verbesserung  der  bayerischen 
Heiratlichkeit  aber  aus  der  zunehmenden 
Industrialisierung  des  Agrarstaates  Bayern. 
Im  Deutschen  Reiche,  wo  der  industrielle 
Einfluß  den  agrarischen  überwiegt,  liegt  die 
größte  Heiratswahrscheinlichkeit  ebenfalls 
beim  27.  bzw.  24.  Lebensjahre. 

Was  die  Heiratshäufigkeit  nach 
Jahreszeiten  anlangt,  so  wurden  im 
Deutschen  Reiche  i.  J.  1913  die  meisten 
Ehen  in  den  Monaten  Oktober,  Mai,  April 
und  November  geschlossen,  was  wohl  haupt- 

sächlich daher  rührt,  daß  in  dem  größten 
Teil  des  Deutschen  Reiches  in  einen  dieser 
Monate  der  halbjährliche  Termin  für  den 
Wohnungs-  und  Dienstbotenwechsel  fällt. 
Religiöse  Erwägungen  führten  andererseits 
(besonders  in  katholischen  Gegenden)  zu 
einem  Minimum  von  Heiraten  im  Februar, 
März  und  Dezember  zur  Fasten-  und  Advent- 

zeit. Allgemein  sind  auch  im  Sommer  die 
Heiraten  seltener  als  im  Winter.     Es  ver- 
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Deutsches  Reich Bayern 

Hamburg 

Alter Männer Frauen Männer Frauen 
Männer Frauen 

1910/11 1881/86 1906/11  1  1881/86  |  1906/11 
1881/86  1906/11 1881/86 

1906/11 

16 0,00163 0,00107 0,00052 0,00119 

0,00173 

17 — 0,00689 — — 
0,00435 

0,00333 

— — 0,00683 

0,00843 

18 0,00020 
0,02075 0,00009 

0,00000 
0,01276 

0,01243 

0,00018 0,00020 

0,02085 

0,02499 

19 
0,00117 0,04371 0,00041 

0,00006 

0,02693 0,03013 
0,00050 

0,00067 0,04083 0,05878 

20 0,00376 0,07207 0,00446 0,00072 0,04509 

0,05245 

0,00738 

0,00344 0,06174 

0,07698 

21 0,02426 0,10916 
0,01294 

0,01406 
0,06613 

0,08002 0,01908 

0,02293 

0,08858 
0,10872 

22 0,05788 0,13078 
0,03144 

0,04246 0,08352 0,10158 

0,03495 

0,04668 

0,10103 
0,12910 23 

0,09292 0,14976 0,05852 0,07215 
0,09828 

0,11863 
0,06153 

0,07027 0,11350 
0,13620 

24 
0,12869 0,16079 0,08413 0,09648 

0,11094 
0,13219 

0,08993 
0,10348 

0,13030 0,13726 25 
0,15042 

o,i5957 
0,10081 

0,12190 
0,11635 0,13725 

0,12249 
0,12371 

0,12281 

0,14033 

26 o,i5547 0,15194 0,11303 
0,13022 0,12130 

0,13725 
o,i3554 

0,13507 

0,12262 

0,13452 

27 
0,16117 0,14395 o,H737 0,13403 0,12029 

0,13544 

0,14113 

0,13882 

0,11205 

0,12935 

28 0,15365 0,12  03 
0,11858 

0,13783 
0,11629 

0,12713 

0,13502 

0,13329 0,11839 0,11596 

29 
0,15172 0,11682 0,12032 

0,13620 
0,11189 

0,11758 

0,12974 

0,12550 
0,09638 

0,10429 

30 
0,13692 0,09604 o,H995 0,13424 0,10503 

0,10533 0,12853 0,11769 
0,10417 

0,08512 

31 

0,13234 0,08336 0,11361 0,12890 0,09283 
0,09226 

0,12013 
0,10563 

0,09367 
0,07673 

32 
0,11675 

0,07012 0,10931 0,11969 
0,08707 0,08004 

0,10576 

0,09533 

0,08776 

0,06893 

33 0,10599 0,06098 0,10167 
0,10806 

0,07578 

0,06984 

0,10292 

0,08079 
0,07092 

0,06227 

34 0,09298 0,05086 0,09408 0,09712 0,06921 

0,06035 

0,08878 0,08191 

0,06880 

0,05543 

35 0,08248 0,04532 0,08636 0,09130 

0,06147 

0,05321 
0,07216 

0,07434 

0,05925 0,04430 

36 
0,07327 0,04118 

0,07959 
0,08051 

0,05495 
0,04544 

0,06586 

0,06369 

0,05181 0,04818 37 0,06671 0,03560 0,07392 0,06991 0,04936 

0,04174 0,06877 
0,05774 

0,04658 0,03921 

3» 
0,05275 0,02903 0,06527 

0,06174 
0,04565 0,03432 0,05969 

0,04868 
0,04701 

0,03895 

39 0,05263 0,02856 0,05796 
0,05449 

0,03944 
0,02972 

0,05901 0,04611 

0,04451 

0,03100 

40 
0,03928 

0,02145 
0,05231 0,04552 

0,03433 0,02617 
0,04072 0,03852 

o,o3473 

0,02900 

41 

0,03834 
0,02000 0,04601 0,04020 

0,03093 
0,02253 

0,04030 
0,03604 0,03263 

0,02503 

42 

0,03275 0,01781 0,04135 
0,03334 

0,02648 0,01960 0,03466 0,02888 
0,03326 

0,02145 

43 0,02864 
0,01593 0,03536 0,03007 0,02483 0,01632 

0,02844 

0,03060 
0,02192 

0,01720 44 0,02445 0,01410 
0,03059 

0,02818 
0,02203 

0,01538 0,03570 0,02798 

0,01773 

0,01366 45 0,02  III 0,01289 
0,02745 

0,02332 
0,01954 0,01243 0,02149 0,02517 

0,01805 

0,01380 

teilten  sich  auf  die  verschiedenen  Monate  die 
Eheschließungen  des  Jahres  1913  wie  folgt: 

Monate 

Oktober  . 
Mai  .  .  . 
April  .  . 
November 
Januar.  . 
Juli  .  .  . 
September 
März  .  . 
Juni.  .  . 
August.  . 
Dezember 
Februar   . 
Jahressumme 
Jahresdurch- 

schnitt .   . 

Ehe 

Zahl 

64302 
58705 

55  778 
55093 

41  188 3S903 
38397 

36583 

34609 
32978 

31  400 25  347 

Auf 1  Tag 

ngen 

be- 

rechnet 

v.  H. 
12,5 

2074,3 
11,4 

1893,7 
10,9 

1859,3 10,7 

1836,4 

S,o 1328,6 

7,6 

1254,9 

7,5 
1279,9 

7,r 

1180,1 

6,8 
"53,6 

6,4 

1063,8 

6,1 
1012,9 

5,o 

905,3 

^T5—  S 

M7,5 

134.7 

132,2 

130,6 
94,5 89,2 

91,0 

S3,9 

82,0 

75,6 
72,0 

64,4 

513283 
100,0 

I  1406,3  |  100,0 

Die  Erschwerung  der  Eheschließungen  in- 
folge kirchlicher  Einschränkungen  tritt  vor- 

züglich in  katholischen  Bezirken  hervor  und 

war  besonders  deutlich  vor  Einführung  der 
bürgerlichen  Eheschließung  (1874  bzw.  1876) 
zu  erkennen.  Wenn  durchschnittlich  an 
jedem  Tage  im  Jahre  100  Ehen  geschlossen 
werden,  so  kamen  durchschnittlich  auf  jeden 
Tag  des  betreffenden  Monats  im  Durchschnitt 
der  Jahre: 

Monate 

Januar  .   . 
Februar 
März  .   .   . 

April  .   .    . 
Mai.    .    .    . 
Juni   .    .    . 
Juli    .   .   . 

August  .   . 
September Oktober 
November 
Dezember  . 

1872/75 

102 

116 

45 

125 
124 

9i 

84 

69 

105 

121 

155 

68 

1872/80 

79 

III 

93 

151 

69 

35 
136 

98 

119 

129 

90 

105 

83 

98 

63 

75 

91 

100 
136 

124 

148 
148 

95 

34 

über- 

haupt 
97 

118 55 116 

123 

92 

84 

68 
95 

127 
155 

73 

Während  des  Weltkrieges  nahm  die  Mo- 
naf  sverteilung  der  Heiraten  eine  völlig  andere 
Gestalt  an,  wie  folgende  Zahlen  für  Bayern 
erweisen: 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.   V.  ■*■" 
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Januar  . 
Februar  . 
März  .  . 

April  .  . 
Mai  .  .  . 
Juni.  .  . 
Juli  .  .  . 

August  . 
September 
Oktober  . 
November 
Dezember 

Von  1915  bis  1917  nimmt  also  der  De- 
zember, der  im  J.  1913  an  letzter,  i.  J.  1914 

an  vorletzter  Stelle  stand,  einen  bevorzugten 
Platz  ein,  wohl  infolge  des  üblichen  Weih- 
naehtsurlaubes.  Im  J.  1918  kommen  im 

März  die  Wirkung  der  großen  Frühjahrs- 
offensive  und  im  Oktober  der  Einfluß  des 
Waffenstillstandes  zum  Ausdruck,  der  aber 
im  November  und  Dezember  durch  die  Un- 

ruhen der  Revolutionszeit  herabgedrückt 
wird.  Im  J.  1919  nimmt  dann  wieder  der 
Mai  seine  alte  Vorzugsstellung  ein  und  der 
Dezembei  rückt  an  den  letzten  Platz. 

3.  Bisheriger  Familienstand.  Der 
Familienstand  der  Eheschließenden  ist  von 
erheblichem  Einfluß  auf  deren  Verheirat- 
barkeit.  Das  Normale  ist,  daß  Junggesellen 
mit   ledigen,    vorher   nicht   verheiratet   ge- 

4921 

3329 

1604 

2458 

2418 

2829 

4726 

2861 

6034 
1914 

2203 

2090 

3036 9  772 2926 

2117 

1536 

2007 

261 1 

2199 

6778 

5158 
3903 

1709 

2039 
2579 

2895 

703S 5731 

6229 

2054 

2559 

2948 

3352 

12438 

3830 
3802 

1729 

2253 2623 

3298 

11  005 

4°95 

3763 

1775 
2117 

2701 

3562 

8712 

3316 

7199 
2256 

2027 

2544 

34°7 

7  731 

3307 1416 

2200 2168 

2919 

3551 

8  391 
4625 

1651 

1797 

2472 

3226 

3691 

10353 

5233 
1770 

2231 

2444 

3069 

3107 

"  757 

2435 1509 
2131 2602 

3211 

336i 

6301 

wesenen  Flauen  die  Ehe  eingehen,  diese 
sog.Erst heiraten  bildenden  Hauptbestand- 

teil aller  Eheschließungen.  Nur  bei  13,4% 
aller  Eheschließungen  im  Deutschen  Reiche 
vom  Jahre  1913  waren  verwitwete  oder  ge- 

schiedene Personen  beteiligt;  hierbei  ist  die 
häufigste  Kombination  die  Ehe  zwischen 
Witwern  und  Jungfrauen.  Zwei-  oder  mehr- 

fache Heiraten  sind  bei  Männern  häufiger 
als  bei  Frauen,  nämlich  bei  etwa  10%  des 
männlichen  gegen  6,5%  des  weiblichen 
Geschlechts. 

In  welcher  Weise  die  einzelnen  Kombi- 
nationen vorkommen,  verdeutlicht  für  das 

Deutsche  Reich  und  seine  wichtigsten  Bundes- 
staaten nachstehende  Uebersicht  aus  dem 

Jahre  1913: 

Staaten 

Bisheriger 
Familienstand 
des  Mannes 

Bisheriger  Familienstand  der  Frau  .   1 Zusammen 

ledig        !    verwitwet       geschieden 

( 
Deutsches  Reich  .    .    .     ̂  

! 

[ 

\ 

Württemberg    .... 

ledig   ....  1      444  823             12  250              4664              461  737 
verwitwet  .    .           29  749              12  140              1978                43  S67 
geschieden .    .  |          5  188                1  397               1094                  7  679 
zusammen 

ledig    .... 
verwitwet  .    . 

geschieden .   . 

479  760             25  787              7736             513  283 

280  570               7  777              2952              291 299 
18  431               7937              1219               27  587 
3  263                  889                671                 4 823 

Zusammen.    . 

ledig    .... 
verwitwet  ,    . 

geschieden .    . 

302  264             16  603              4842              323  709 

41 248               1 648                242               43  138 
3  649               1  120                 83                 4  S52 

333                       58                    57                       448 
Zusammen.    . 

ledig    .... 
verwitwet  .    . 

geschieden .    . 

45230                 2826                  382                  48438 

34  7M                     578                  469                  35  76i 
2  149                 I  135                  290                    3  574 

642                     184                  146                       972 
Zusammen.    . 

ledig    .... 
verwitwet  .    . 

geschieden  .    . 

37  505                  1  897                  905                  40  307 

15426                    467                    84                  15  977 
1  243                    293                    39                    1  575 

131                       31                     19                       181 
Zusammen.    . 16  800                    791                  142                  17  733 
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Im  Deutschen  Reiche  waren  demnach 
von  je  100  geschlossenen  Ehen  i.  J.  1913 
solche  zwischen 

ledigen  Männern  und  ledigen  Frauen  .  86,6 
Witwern  und  ledigen  Frauen  ....  5,8 
ledigen  Männern  und  Witwen   ....     2,4 
Witwern  und  Witwen   2,4 
geschiedenen  Männern  und  ledigen  Frauen  1,0 
ledigen  Männern  und  geschiedenenFrauen  0,9 
Witwern  und  geschiedenen  Frauen  .  .  0,4 
geschiedenen  Männern  und  Witwen.  .  0,3 
geschiedenen  Männern  und  geschiedenen 

Frauen   0,2 

Von  100  eheschließenden  Männern  waren 

vor  der  Heirat  ledig  90,0,  verwitwet  8,5, 
geschieden    1,5,    von    100    eheschließenden 

Frauen  waren  ledig  93,5,  verwitwet  5,0. 
geschieden  1,5. 

Bei  mehr  als  5/«  aller  Eheschließungen 
waren  also  beide  Teile  ledig.  Mit  bereits 
verwitweten  oder  geschiedenen  Personen 
verheirateten  sich  Jungfrauen  weit  häufiger 
als  Junggesellen.  Witwen  gehen  seltener 
eine  neue  Ehe  ein  als  Witwer,  denen  die  bis- 

herige Lebensweise  und  häufig  wirtschaft- 
liche Verhältnisse,  Erziehung  der  Kinder  usw. 

eine  Wiederverheiratung  besonders  nahe 

legen. Ein  Vergleich  dieser  Verhältnisse  mit 
außerdeutschen  Ländern  wird,  wenn  auch 
für  weiter  zurückliegende  Jahre,  durch  die 
folgende  Uebersicht  ermöglicht: 

Staaten 

Vc n  100 
fcnesc liießui 

igen  w 

aren  s olche .wisch 

sn 

Es  waren 

Junggesellen 
und 

Witwern und 
Gesch.  Männern 

und 
ledig  von 

je  100 

.  a 

a  0 

S  a 

J>  a 

.  a 

0  e cg  £ 

a  a 

■5! 

■i  Et 

gl 

.  a 
0  a «  <s hEfc. 

*4 

.  a 
ja  2> 

§  CS 

Br
äu
ti
- 

ga
me
n 

Br
äu
- 

te
n 

86,9 

2,8 0,6 

6,3 

2,3 

0,2 0,6 0,2 0,1 
90,3 

93,8 

«5,« 3,7 

o,3 

7,7 2,0 0,1 

0,3 

0,1 

0,0 

89,8 

93,8 

86,i 

2,3 

0,8 

5,8 
3,1 

0,5 

1,0 

o,3 

0,1 

89,2 
92,9 

86,8 

3,o 

- 

8,3 i,9 

— — — - 
89,8 

95,1 

81,6 
4,4 0,0 

10,1 

3,9 

0,0 0,0 0,0 

0,0 

86,0 

91,7 

8i,3 

2,8 

o,3 
8,3 6,5 

0,2 

0,5 

0,1 0,0 

84,4 

90,1 

«7,4 

2,9 

o,5 

5,4 
2,6 

0,2 0,6 

0,3 

0,1 

90,8 

93,4 
88,3 

3,4 

o,3 

4,8 

2,4 

0,1 

0,4 

0,2 

0,1 

92,0 

93,5 «7,5 

2,7 

— 

6,3 

3,5 — — — — 

90,2 

93,8 

87,4 

2,5 

— 

7,i 
3,o 

— — — — 

89,9 

94,5 

89,1 1,8 

o,3 6,9 

i,4 

0,1 

0,4 

0,0 
0,0 

91,2 

96,4 

87,6 

2,3 

0,2 

8,0 

i,7 

0,0 0,2 

0,0 — 

90,1 

9^S 

84,6 

3,2 

— 

9,o 3,2 

— — — — 87,8 

93,6 

«7,3 

3,3 — 

5,9 

3,5 — — — — 

90,6 

93,2 

«7,7 

2,8 — 
7,7 

1,8 — — — » — 

90,5, 

95,4 

Preußen   
Bayern   
Sachsen   
Württemberg   .    .    . 
Oesterreich   .... 
Ungarn   
Frankreich    .... 
Belgien   
Niederlande  .... 
Italien  .... 
Schweden      .... 
Norwegen     .... 
Finnland   
England  und  Wales 
Irland   

1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 

1900 
1900 
1899 
1900 
1900 
1901 

Die  mutmaßlichen  Unterschiede  der  in 
dieser  Tabelle  zum  Ausdruck  kommenden 
internationalen  Verschiedenheiten  sind  teils 

natürlicher,  mit  der  Gestaltung  der  Sterb- 
lichkeit zusammenhängender,  teils  sozialer 

Art,  wobei  die  Sitte  des  Früh-  oder  Spät- 
heiratens  und  die  Möglichkeit,  eine  wirtschaft- 

liche Selbständigkeit  sich  zu  gründen,  ins 
Gewicht  fällt. 

Endlich  mag  noch  eine  dem  ,,Annuaire 

international  de  Statistique"  entnommene 
Uebersicht  Platz  finden,  welche  die  aus  dem 

Stande  der  Ledigen,  Verwitweten  und  Ge- 
schiedenen über  15  Jahre  alten  Heiratenden 

beider  Geschlechter  zu  den  entsprechenden 
Bestandsmassen  der  Bevölkerung  in  Be- 

ziehung setzt  und  recht  bedeutende  Unter- 
schiede auch  innerhalb  de  Deutschen  Reiches 

offenbart. 

Siehe  1.  Tabelle  auf  Seite  244. 

Während  des  Krieges  machte  sich  ein 
verhältnismäßiger  Rückgang  der  Ledigen- 
heiraten  fühlbar,  weil  die  große  Masse  der 
jungen  Männer,  also  hauptsächlich  der 
ledigen  Heiratskandidaten,  durch  den  Kriegs- 

dienst von  der  Eheschließung  abgehalten 
wurde  und  dieses  Hindernis  auch  auf  die 

gleichalterigen  Frauen  zurückwirkte.  Erst 
i.  J.  1919  trat  ein  Rückschlag  ein.  Dagegen 
wurde  bei  schon  verheiratet  gewesenen, 
also  meist  älteren  Männern,  die  Neigung  zur 
Wiederverehelichung  durch  den  Krieg  weit 
weniger  beeinträchtigt  und  außerdem  durch 
das  Vorhandensein  zahlreicher  Krieger- 

witwen der  Prozentsatz  der  sich  wieder  ver- 
heiratenden Witwen  erheblich  erhöht.  Hierzu 

folgende  Zahlen  für  Bayern: 

Siehe  2.  Tabelle  auf  Seite  244. 

16* 
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.Staaten Jahre 

Heiraten  auf  iooo  über 

18  Jahre  alte  Männer 

O 

0 
0 

Ö5.2 

-" 

49,9 

139,3 

53,4 
I39-.0 

46,1 

121,9 
66,7 

167,2 

41,8 

176,9 

7i,9 

11,6 

28,8 72,7 

33,i 

120,0 

68,7 

243,0 
25,6 

89,2 

37,6 

— 

37,2 

— 
21,0 — 22,0 

72,6 

32,7 

131,3 

4> ,5 

15  Jahre  alte  Frauen 

Deutsches  Reich .    .    . 
Preußen   
Bayern   
Sachsen   
Württemberg   .   .    .    . 
Oesterreich   
Belgien   
Niederlande   
Ungarn   
Frankreich   

Italien1)   
England  und  Wales2) 
Irland2)   
Schweden        
Norwegen   
Finnland   

1907/14 
1907/14 
1907/14 
1907/14 
1907/14 
1908/13 
1910 

1905/14 
1906/15 
1910/11 
1907/14 
1907/14 
1909/12 
190S/13 
1907/14 

1906/15 

69,9 

71,8 

60,6 
86,0 

64,2 

63,5 66,3 

63,7 

97,2 
72,0 
74,7 
66,6 

29,8 

47,7 

60,7 

45,2 

68,0 

70,2 
59,o 

84,7 

6i,6 

64,2 61,1 

59,8 93,i 

63,2 68,1 

62,5 

28,9 

44,2 

56,4 

45,5 

61,9 

63,6 

52,1 

66,5 

54,9 

57,6 
57,2 

32,9 

96,7 

70,4 

65,3 

50,6 

24,7 

38,7 

40,4 

42,9 

9,9 
10,2 

io,8 
10,1 

7,9 

13,6 11,8 
10,6 

15,4 

7,7 

8,7 

12,7 

4,i 

3,9 
6,2 

80,2 

81,3 

70,1 

'7i,7 

82,9 

7,8 

54,8 

68,5 

117,2 

66,0 

3i,3 
69,6 

10,6 

48,9 

50,2 

42,6 

52,3 

43,5 

46,0 

47,3 

44,8 

66,9 

47,° 

49.5 

42,7 

20,8 

31,3 

33,2 

56,9 
58,5 

49,5 

64,4 

5i,o 

53,6 

53,3 

57,2 

77,8 

53,9 
57,4 
50,7 

25,4 

36,7 

41,8 

35,4   j   39,8 

Jahre Bisheriger  Familien- 
stand des  Mannes 

Bisheriger  Familienstand  der  Frau 
ledig  verwitwet      I    geschieden 

Zusammen 

1913 

1914 

1915 

[916 

1917 

1918 

1919 

ledig  .   .   . 
verwitwet 

geschieden 
zusammen 

ledig  .   .   . 
verwitwet 

geschieden 

41  248 3649 
333 

1  648 

1  120 

58 

242 

83 

57 

45230 
36  478 

2  943 

390 

2826 

1381 915 

84 

382 

43  138 
4852 

448 

48  438 
345 38204 

94 

3  952 

92 

566 

zusammen 

ledig  .   .   . 
verwitwet 

geschieden 

39  Sil 

185S4 1979 
293 

2380 

786 
73o 

73 
53i 

314 
81 

96 

42  722 

19  648 

2  790 

462 

zusammen 

ledig  .   .   . 
verwitwet 

geschieden 
zusammen 

1  ledig  .   .   . 
verwitwet 

geschieden 

lcdig  .   .   . 
verwitwet 

geschieden 
zusammen 

ledig  .   .    . 
verwitwet 

fresrhifv<len 
zii.->arami}ii 

20  856 

21  601 
2  621 

348 

1589 1  197 

946 

102 

491 

323 
100 in 

24570 
25904 

2991 

4°5 

2245 

1  926 
1  142 

99 

534 

292 
93 

87 

29  300 28  625 

3865 554 

3  167 2  929 

1  601 
160 

472 

308 

135 

tu 

33  °44 

79851 

8985 
1  044 

4  690 

10744 

2981 
344 

554 

666 

226 

161 

89880 
14  069 

1053 

x)  Die  Scheidung  ist  in  Italien  nicht  gestattet. 
s)  Die  Geschiedenen  sind  den  Ledigen  zugezählt. 

22  936 

23  121 
3667 

561 

27  349 

28  122 

4  226 

59i 

32  939 

31  862 

5  601 

825 

38288 

91  261 

12  192 
1  549 

105  002 
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Die  Zahl  der  Erstheiraten  hat  sich  i.  J. 
1919  gegen  das  Jahr  1913  also  nur  um  das 
Doppelte,  die  der  sonstigen  Heiraten  aber 
um  das  3Vz  fache  vermehrt.  Besorders  be- 

achtenswert ist  die  Zunahme  der  Eheschlie- 
ßungen zwischen  Junggesellen  und  Witwen 

—  um  das  6%  fache  —  und  zwischen  ge- 
schiedenen Männern  und  Witwen  —  um 

das  6  fache.  Die  Zahl  der  geschiedenen 
Männer,  die  eine  neue  Ehe  eingingen,  ist 

3%  mal  so  groß  als  i.  J.  1913,  die  Zahl  der 
geschiedenen  Frauen  fast  3  mal  und  die  Zahl 
der  verwitweten  Frauen  fast  5  mal  so  groß. 

4.  Alter.  Das  Durchschnittsalter  sämt- 
licher in  die  Ehe  getretenen  männlichen 

und  weiblichen  Personen  hat  in  den  letzten 
Jahren  vor  dem  Weltkriege  im  Deutschen 
Reiche  und  den  größeren  Bundesstaaten 
betragen : 

Staaten 
Durchschnittliches  Hciratsalter  (erste  Heirat) 

der  Männer  der  Frauen 

1910 1911 1912 191£ 1910 1911 1912 24,59 
24,57 

25,85 

25,82 

24,39 

24,31 26,02 26,00 

25,24 
25,23 

24,67 

24,54 
24,77 24,73 

1913 

Preußen  .... 
Bayern  .... 
Sachsen  .... 
Württemberg.   . 
Baden    
Hessen  .... 
Deutsches  Reich 

27,31 
28,49 
26,35 

28,52 28,14 

27,27 27,44 

27,31 28,50 
26,33 

28,51 

28,18 

27,20 27,42 

27,33 

28,52 
26,37 

28,52 

28,10 27,19 
27,44 

27,3s 
28,48 

26,38 
28,51 

28,26 

27,28 27,48 

24,60 

25,89 
24,34 

26,11 
25,30 

24,68 24,70 

24,57 

25,81 24,42 

25,99 

25,23 

24,36 

24,73 

Einen  Ueberblick  über  die  Veränderungen  [europäischen  Staaten  seit  der  Jahrhundert  - 
des  durchschnittlichen  Heiratsalt  eis  in  einigen  |  werde    bietet    folgende  Zu  sammer  Stellung: 

Durchschnittliches  Heiratsalter  (erste  Heirat) 

Jahre des  Mannes der  Frau Jahre des  Mannes der  Frau 

Frankreich    .... 

England  und  Wales 
Schottland    .... 
Niederlande  .... 
Schweden     .... 

1900 
1900 
1900 
1900 

1896/1900 
1900 

1901 
1900 
1900 

28,7 

29,1 

30,8 

28,6 
29,5 28,3 
29,4 

29,2 

30,0 

26,4 

26,1 

25,2 
25,1 

27,0 26,0 

25,8 

26,5 

27,1 

1913 
1913 

1906/10 
1911/14 
1901/10 
1906/14 
1906/14 
1906/15 
1906/13 

27,4 
28,5 

28,0 

27,2 

28,3 

27,4 

27,8 

27,6 
28,8 

24,6 
25,8 

23,7 

23,6 

25,8 

25,7 

25,8 
25,8 

26,4 

Diese  Zahlen  erweisen  bereits,  daß  das 
Heiratsalter  der  Männer  höher  ist  als  das 
der  Frauen.  In  der  Tat  waren  im  Deutschen 
Reiche  von  allen  eheschließenden  Männern 
des  Jahres  191?  73,2%  älter  als  ihre  Frauen 
und  nur  17,9%  jünger  und  8,9%  gleichalt  erig. 
Nur  in  dem  Alter  unter  21  Jahren  war  die 
Zahl  der  Männer,  die  ältere  Frauen  erwählten, 
größer  als  die  Zahl  derjenigen,  die  jüngere 
Frauen  ehelichten. 

Hinsichtlich  der  Beteiligung  der  einzelnen 
Altersklassen  an  den  Eheschließungen  lehrt 
die  nachstehende  Tabelle  über  die  Alters- 
Verteilung  der  Braulleute  im  Deutschen 
Reiche  1910—1913,  daß  die  meisten  Ehen  von 
den  Männern  der  AH.eisgruppe  von  25  bis 
30  Jahren,  von  den  Frauen  der  Altersgruppe 
unter  25  Jahren  geschlossen  werden: 

Jahre 

Es  standen  im  Alter  von    Jahren 

unter 

25 

25  bis unter  30 30  bis unter  35 35  bis      40  bis      45  bis 
unter  40   unter  45   unter  50 

50  bis 

unter  55 

55  bis 

unter  60 

60  und 

darüber 

1910 
1911 
1912 

29,9 

30,1 
30,0 

4i,5 

41,8 
42,0 

1913 
29,3 

42,3 

1910 
1911 
1912 
1913 

58,3 
58,5 
58,7 

58,6 

26,0 
26,1 25,9 

26,1 

von  100  eheschließenden  Männern 

15,4 

i5,i 

14,8 
14,8 
von  100  eheschließenden  Frauen 

|      5,7 

2,9 

1,8 

1,2 

0,8 

5,8 

2,9 

i,7 

1,1 

o,7 

5,9 
2,8 1,8 1,2 

o,7       1 

6,2 
2,8 

1,8 

1,2 
°,s     1 

8,1 3ö 1,8 1,2 0,6 

o,3 

7,9 

3,5 
1,8 

1,1 o,6 

o,3 

7,8 

3,5 
1,8 

1,2 

0,6 

o,3 

7,6 

3,5 

1,9 

1,2 

o,6 

o,3       1 

o,S 

o,S 
0,8 

o,S 
0,2 0,2 

0,2 

0,2 
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In    den    nachbezeichne'en    Staaten    gestaltete   sich   die   Altersverteilung    der   Ehe- 
schließenden folgendermaßen: 

Deutsches  Reich .   .   . 

Oesterreich1)     .   .    .   . 
Ungarn       

Italien2)   

Frankreich   

England  und  Wales3) 

Irland*)   
Belgien   
Niederlande5)  .    .    .   . 

Schweden 
Norwegen 

Dänemark 

Finnland . 

Schweiz. 

In  daa  Detail  der  Tabellen  einzutreten, 
muß  aus  Raumrücksichten  unterbleiben. 

Hingewiesen  sei  nur  darauf,  daß  in  dem 
gesamten  auf  die  Altersgliederung  bezüg- 

lichen Zahlenmaterial  und  auch  in  dem 

oben  wiedergegebenen  Auszuge  aus  den 
Heiratstafeln  für  Bayern  und  Hamburg 
«'ine  allgemeine  Abnahme  des  Heirats- 

alters in  den  dem  Kriege  vorausgegangenen 
n  zürn  Ausdruck  kommt. 

Von  Einfluß  hierauf  war  neb  an  dem 

.Rückgange  der  Sterblichkeit  vor  allem  die 
industrielle  Entwicklung,  durch  welche  die 
Aufnahmefähigkeit  des  heimischen  Arbeits- 

marktes so  sehr  erhöht  wurde,  daß  die 
Auswanderung  ins  Ausland  bis  auf  ein  Mini- 

mum zurückging  und  somil  die  große  Masse 
der  heiratsfähigen  Männer  im  Lande  ver- 

blieb. Diese  Bevölkerungszunahme  vollzog 
>ich  ferner  im  wesentlichen  in  den  Kreisen 

1913 0,2 29,2 42,3 

20,9 

4,6 

2,0 
0,8 

8,, 

49,7 

26,1 

1914 0,2 
30,4 

4i,4 

20,5 

4,8 

i,9 

0,8 9,1  49,8  25,4 
1913 0,2 

",9 

53,o 

22,9 

6,8 
3,4 

1,8 
14,3  34,6  31,3 

1913 

8,9 

40,1 

29,9 

12,6 
4,4 

2,7 

1,4 

42,1  34,9  |  n,i 1914 
7,4 

36,6 

3i,3 I5,i 

5,i 

2,9 

1,6 37,7  34,7  12,6  ! 1915 
7,o  S  25,6 

24,4 

21,5 

11,8 
M 

3,6 

20,6   31,2   17,0  ! 
1913 

35,4   <  37,4 

18,3 

5,i 

2,3 
i,5 

68,5    18,3  ' 1914 
34,8   1  37,2 

18,6 

5,2 

2,5 

i,7 

67,6   i  18,5  J 

1911 

o,7 

24,5 

44,0 

22,1 
5,4 

2,3 

1,0 

15,4 

45,9 

2I'ui 

1913 

i,5 

34,8 
34,6 

19,9 

5,i 

2,3 

i,3 

7,6 

44,0 

27,8 

1914 

i,5 

34,9 
34,3 19,8 

5,4 

2,3 

1,2 

7,6 

44,i 

27,3  ! 

1912 

o,5 

5,8   5,8 

7,8 

2,1 

0,4 

0,2 1,8 

8,7 
0,3 

1913 5,7 

36,3  3i,6 

23 

,8 

2, 

6 

22,6 36,5 
22,6 

1913 

3,6 

29,9  1  38,4 

20,1 

5,o 

2,1 

o,9 

14,4 

37,7 29,0 

1914 
3,9 

29,9 

37,3 

20,8 

5,1 

2,0 

1,0 

15-4 

37,5 
27,6 

1915 

4,2 

31,1 
36,2 

20,  i 

5,i 

2,3 

1,0 15,8 

38,2 

26,7 

1916 
4,4 

27,1 

37,6 

22,5 

5,2 

2,3 
o,9 

14,4 

36,5 
29,2 

1913 
0,2 

23,5 

39,3 

27,3 

6,4 

2,4 

o,9 

7,2 

4°,5  !  29,9 
1913 

1,6 27,5  |  35,2 

25,4 

6.1 

2,7 1,5 

8,0 
41,2  1  29,1 1914 

1,7 

28,0  35,3 

24,9 

6,3 
2,4 

1,4 8,5 

41,9  J  28,2 1913 

0,4 

31,4  39,5 
21,2 

4,7 
2,1 

o,7 

10,4 

46,2  27,4 

1914 

o,3 

30,6  39,5  21,7 

5,r 

2,1 0,7  1  10,4 

45,7  '  27,8 
1913 

2,1 32,9132,6  21,9 b,o 

2,9 

1,6 

14,9 

42,0 

23,5 

1914 

2,4 

32,4 32,5 22,1 

6,0 

2,9 

i,7 

15,2 42,3 

22,8 

1915 

2,5 

32,2 
32,0 

22,1 

6,5 

3,0 

i,7 

14,6 

41,6 

23,3 

1913 o,6 25,1  38,7 

25,9 

6,1 2,6 1,0   6,8 

42,2 

28,8 

1914 o,6 
24,5  1  37,6  |  26,3 

6,9 

2,8 
i,3  ;  6,8 4r>9 

28,3 

1915 o,6 
22.8 

!36,7 

27,2 
8,1 

3,2 

i,4 

5,5 

4lti 

28,8 

3,1 

3,2 

4,4 

2,9 

3,5 
S,i 

2,7 
2,7 

4,0 

o,9 

o,9 
o,9 

r,7 

2,2 

2,4 

5,3 
1,2 

1,3 
i,3 

i,3 i,3 

0,1 
1,6 

",4 

13,2 
6,8| 

9,1 

17,8 

8,5 

8,9  i 

12,1  j 

I4,4l 

14,6  I 
4,8  I 

16. 

13,8 

14,2 

14,0 

14,6 

17,6 

16,4 

16,5 

12,6  | 

12,7 

13,7 

13,6 14,2 
16,0 

16,4 

17,5 

der  Arbeiterschaft  der  Industrie  und  des 

Verkehrsgewerbes,  deren  Lebensgewohn- 
heiten eine  frühzeitige  Eheschließung  ent- 

spricht, da  sie  in  der  Regel  schon  in  jungen 
Jahren  das  Maximum  ihres  Einkommens  er- 

reichen und  die  früher  abgewartete  Aus- 
sichtsmöglichkeit, sich  selbständig  zu  machen, 

jetzt  nur  noch  selten  abwarten.  Besonders 
verbreitet  ist  die  Frühehe  bei  den  Arbeitern 

der  vorwiegend  großbetrieblich  organisierten 

Gewerbezweige  (Montan-,Maschinenindustrie, 
Baugewerbe)  und  bei  den  unteren  Ange- 

stellten der  Beamtenbetriebe  (Eisenbahn. 
Straßenbahn,  Post).  Ueber  den  Prozentsatz 
der  Jungverheirateten  an  der  Gesamtzahl 

der  Arbeiter  in  einigen  stark  besetzten  Be- 
rufsarten unterrichtet  nach  Ergebnissen  der 

deutschen  Berufszählung  von  1907  folgende 

Uebersicht6): 

0,2 

o.a. 

0.4 

3,5 
1,1 1 

3,7 

1,2 

3,7 
r,- 

3,7 

1,3 

3,7 

0,9 

1  4,° 

1,0 

!  3,8 

0,9 

1  2,7 

0,6 

2,6 

0,7 

i  4,1 

1,5 

1  4,2 

1,5 

4,0 

1,3 

t  4,6 

M 

»  4,8 

i,5 

!  5,2 

1,6 

0,4 
0,3 

o,= 

0,3 

o,c 
0,1 

o.r 

0,3 

')  Zivilbevölkerung.     Oesterreich  hat  die  Altersgruppen  20—23  und  24—29. 
*)  Bei  den  Frauen  sind  unbekannten  Alters  1913:  0,2%,  1914:  0,3%. 
3)  Unbekannt  bei  den  Männern  1913:  0,5%,  1914:  0,6%,  bei  den  Frauen  1913:  0,7%,  1914:  0,7%. 
*)  Unbekannt  bei  den  Männern:  77,4%,  bei  den  Frauen:  77,4%. 
5)  Die  beiden  ersten  Altersgruppen  sind:  unter  21,  21  —  24  Jahre. 
")  Nach  A.  G.  Bastian:  Die  Frühehe,  Leipzig  1917,  S.  85—88. 
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Berufsarten 

Eisenbahn-  und  Straßen- 
bahnbetrieb     

Erzerzeugung  u.-aufbereitung 
Kohlengewinnung,  Brikett- 

fabrikation, Koksherstel- 
lung   

Eisengießerei   
Verfertigung  von  Maschinen, 

Werkzeugen   
Spinnerei.   
Weberei   
Maurer   
Marmor-,  Stein-  und  Schiefer- 

brüche      
Zimmerer   

Papier-,  Pappe-,  Papier- 
waren-, Kartonnagen- Fa- 
brikation u.  Buchbinderei 

Brauerei   
Hüttenbetrieb   

Hoch-,  Eisenbahn-,  Wege-  u. 
Wasserbau   

Ziegelei,  Ton-  u.  Steinzeug- 
iabrikation   

Anstreicher,  Tüncher,  Stuben- 
maler, Staffierer    .... 

Buchdrucker    
Schlosserei   
Tischler,  Rahmen-  u.  Parkett- 

fabrikation   
Grobschmiede   
Schuhmacherei   
Post-  u.  Telegraphenbetrieb 
Landwirtschaft   
Schneider  u.  Kleiderkonfekt. 
Fleischerei   
Bäckerei,  Konditorei    .   .   . 

Von  ioo  männl. 

Arbeitern  l) im  Alter  von 

bis   zu     o~     -c  T 

20  J.     20~
25J- waren  verheiratet 

3,o 

10,8 

o,S 

0,5 

0,1 

0,4 

0,6 

0,6 

o,3 

o,3 o.7 

1,2 

1,0 
0,4 

0,2 

o,3 

0,2 

o.7 

0,3 

0,8 
0,2 
0,2 

0,1 
0,1 

23,5 

23,3 

iS,i I7>9 
17,4 

17,2 16,1 

15,8 

15.6 

15,5 

15,2 

i5,o 

14,4 

14,3 

13,7 

I3,i 
i3,i 

9,8 

7,8 
7,6 

6,1 

5,i 

2,9 
2,7 

In  den  oberen  Klassen  allerdings  wird 
vorwiegend  später  und  seltener  als  ehedem 
geheiratet,  da  hier  die  längere  Berufsvorbe- 

reitung  und   die   höheren    Kulturansprüche 

für  Eheschließung  und  Familiengründung 
mit  maßgebend  geworden  sind.  So  betrug 
z.  B.  i.  J.  1907  der  Prozentsatz  der  Ver- 

heirateten bei  den  höheren  Schulbeamten, 

dem  Direktions-  und  Lehrpersonal,  in  der 
Altersgruppe  bis  zu  20  Jahren  0,4,  in  der 
Gruppe  20—25  Jahre  4,7.  Von  den  höheren 
Verwaltungsbeamten,  Richtern,  Staats- 

anwälten und  Notaren  der  Altersgruppe  „20 

bis  25  Jahre"  waren  sogar  nur  1,2%  ver- 
heiratet. Gegenüber  den  in  der  Arbeiter- 

schaft wirksamen  Tendenzen  fiel  indessen 

dieses  Verhalten  der  oberen  Klassen  zahlen- 
mäßig nur  wenig  ins  Gewicht. 

Dementsprechend  gestaltete  sich  iu 
Deutschland  der  Anteil  der  Frühheiratenden 
an  der  Gesamtzahl  der  aus  dem  ledigen 
Stande  Heiratenden  wie  folgt: 

Jahre Männer  unter     Frauen  unter 
25  Jahren  20  Jahren 

1911 33,4 

9,2 

1912 

33,2 

9,3 

1913 

32,6 

9,5 

1914 33,9 

9,7 

1915 

38,0 

10,1 

1916 

33,8 

8,0 

1917  -) 
29,8 

6,1 

Die  fortschreitende  Entfaltung  der  Früh- 
ehe hat  also  durch  den  Krieg  eine  starke 

Einbuße  erfahren,  denn  es  wurden  ja  in 

erster  Linie  gerade  die  jüngsten  und  kräftig- 
sten Männer  durch  den  Kriegsdienst  an  der 

Eheschließung  verhindert  und  durch  die 
Kriegsverluste  am  zahlreichsten  betroffen. 
Dabei  vollzog  sich  der  Rückgang  der  Früh- 
ehen  in  vorwiegend  industriellen  Gebieten 
womöglich  noch  stärker  als  in  vorwiegend 
landwirtschaftlichen.  So  sank  z.  B.  die 
männliche  Frühebenquote  im  Königreich 
Sachsen  von  47,0  i.  J.  1914  auf  39,8  i.  J.  1917. 
in  Württemberg  von  24,7  auf  21,2. 

In  Bayern  ergab  sich  für  die  Zeit  von 
1913  bis  1919  folgende  Altersgliederung 
der  Eheschließenden: 

Es  standen  in  vorbezeichnetem  Alter  von  100 eheschließenden 

Alters- 
gruppen 

Männern Frauen 
1913     1914 1915 1916 1917 1918 1919 1913 1914 

|  1915 

1916 
1917 

!  1918 

191!J 

bis  19  J. ! 
0,01    0,01 

0,1 0,2 0,2 
0,2 

°,3 

5,5 

5,9 

1 

|    6,4 

5,2 

4,4 

3,8 
3,o 

20-24,, 22,5  !  24,6 

28,3 

24,0 

22,8 20,2 

17,9 

43,5 

44,2 

!  45,4 

42,5 

4M 

37,6 

32  ,t 

25-29,, 41,°  1  39,7 
35,7 35,4 

36,6 

34,5 

32,8 
3°,6 

29,4 

(25,8 

28,2 

3o,7 

32,2 

35.2 

30-S9,, 27,8  1  26,8 
23,2 25,0 

25,6 27,8 35,3 15,6 

15,7 
15,7 

16,4 

17,2 

19,3 

23.6 

40-49  „ 5,7       6,i 
8,1 9,9 

9,5 11,2 

10,4 

3,7 
3,7 

5,2 

5,9 

5,o 

5,4 

4.4 50-59  „ 2,1       2,0 

3,2 

4,1 

4,i 4,6 

2,5 
°,9 

1,0 
1,2 

i.5 

i,3 

i,4 

0,8 

60  n.  alt. 
0,9  '    0,8 

i,4 

1,4 

1,2 

i,5 

0,8 0,1 
0,1 

0,3 o,3 
o,3 

o,3 

0,2 

l)  Im  Sinne  der  c-Personen  der  Berufsstatistik. 
»)  Ohne  Elsaß-Lothringen. 
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Das  Schwergewicht  der  männlichen  Ehe- 
schließungen hat  sich  also  von  der  Alters- 

gruppe 25—29  auf  die  Gruppe  36—39  und 
rückwirkend  auch  das  der  weiblichen  von 

der  Gruppe  20—24  auf  die  Gruppe  25—29 
verschoben.  Geblieben  ist  nur  eine  Mehrung 

der  als  „vorzeitig"  zu  bezeichnenden  Ehe- 
schließungen der  unter  20jährigen  Männer. 

Damit  hängt  auch  eine  bedeutsame  Ver- 
schiebung im  gegenseitigen  Heiratsalter  zu- 

sammen. Bei  den  beiderseits  unter  40  Jahre 
alten  Ehegatten  hat  sich  der  Prozentsatz 
der  eheschließenden  Männer,  welche  jünger 
als  ihre  Frauen  sind,  von  20,5  i.  J.  1913 
auf  23,4  i.  J.  1919  erhöht,  der  Prozentsatz 
der  Gleichalterigen  von  8,3  auf  9,1.  Dagegen 
waren  i.   J.  1919  nur  67,5%  aller  Männer 

älter  als  ihre  Frauen,  gegen  71,2%  i.  J.  1913. 

Eine  andere  Kriegserscheinung  —  die  Zu- 

nahme der  „verspäteten"  Heiraten  der  über 
50 jährigen  —  veilor  mit  Kriegsende  ihre 
Bedeutung. 

5.  Beruf  und  soziale  Stellung  der  Ehe- 
schließenden. Beruf  und  soziale  Stellung 

sind  sowohl  für  die  Heiratshäufigkeit  über- 
haupt wie  für  da?  durchschnittliche  Heirats- 

aller von  Belang.  Die  prenßische  Statistik 
bringt  jährlich  ausführliche  Nachweise  über 
die  berufliche  Gliederung  der  Einschließen- 

den. Folgende  Tabelle  macht  die  Berufs- 
zugehörigkeit und  soziale  Stellung  der  Ehe- 
schließenden in  Preußen  in  den  Jahren 

1913  und  1918  ersichtlich: 

Soziale  Stellung  der  Eheschließenden 

1913 

Männer     I    Frauen 1918 Männer    I    Frauen 

A.  Landwirtschaft: 

a)  Selbständige,  Betriebs-,  Geschäftsleiter, 
höhere  Forstbeamte  usw   

b)  Wirtschaftsbeamte,  Aufsichts-  und  Büro- 
personal    

c)  Ländliches  Gesinde  (Knechte,  Mägde)  und 
sonstige  Hilfspersonen   

d)  Ländliche  Tagelöhner,  Arbeiter   
B.  Industrie: 

a)  Selbständige,  Betriebs-,  Geschäftsleute  usw. 
b)  Technisch  und  kaufmännisch  gebildetes  Auf- 

sichts- und  Büropersonal   
c)  Gesellen,  Gehilfen,  Lehrlinge  und  andere  mit 

Berufs-  oder  gewerblicher  Ausbildung  .    .    . 
d)  Andere  Hilfspersonen  ohne  gewerbliche  Vor- 

bildung wie  Handlanger,  Kutscher,  auch  Hei- 
zer, slaschi nisten, Fabrikarbeiter, Arbeiter  usw. 

i'.    Handel   und   Verkehr: 
aj  Selbständige,  Betriebs-,  Geschäftsleiter  usw. 
b)  Kaufmännisch  gebildetes  Büro-  und  Rech- 

nungspersonal  
1)  Handlungsgehilfen,  auch  Kellner  usw.     .   . 
d)  Ander.-   Hilfspersonen,   Packer,   Hausdiener, r  usw   

D.  Häusliche  Dienste  und  Lohnarbeit: 
1.  Häusliche  Dil  nste,  ausschließlich  1 
Bedienung  ländliche  Gesinde) .   . 

2.  Lohnarbeit  wechselnder  Ari  (Tagelöhner, 
_  Arbeiter,  ohne  die  ländlichen)    ...... 

K.  Militärpersonen.  Beamte,  Angehörige  freier  Be- 
ruf -arten: 

a)  Offiziere,  höhere  Beamte,  Anwälte,  Ärzte, 
Kfinstli  r  bei  IIa  il;  and  Theater   

b)  Unteroffiziere  und  Mannschaften,  Büro-  und 
Verwaltungspersonal   

cj  Kastellane.  Portiers,  Boten,  Arbeiter,  Dienst- 
personal in  An  talten  usw   

F.  Ohne  Beruf  und   Berufsan 
1.  Rentner,    Pen  ionäre,   Altsitzer    usw.  .   .   . 
2.  Von  öffentlicher  Unterstützung  Lebende.   . 
3.  Insassen  von  öffentlichen  Anstalten.   .   .  . 
4.  Andere    Personen   

24  563 1514 

12433 

23  121 

23  501 

9  962 

93  475 

1816 

955 

24  176 
I4°45 

10  100 

615 

21  811 

43  811     17505 

12  708   j     2  I24 
8  157 

24179 

IO  I02 1859 

IO  OOI 

9380 

10  700 

1  812 
1858 

I 

2 

57° 

2S61 
7  154 

595 

40855 

8643 

1580 

410 

932 

13  041 

1454 

7  081 

16  702 
12  948 

S512 

72  908 
22458 
6904 

6314 

21  041 

5  542 

9  42 

7882 

7971 

13  565 

i  212 

2325 

772 

9688 

16  014 

5  387 

1  109 

12  514 

14  811 
2  229» 

6043 

8  332 
I  48? 

17  624 
12879 

1  773 

2341 

1  226 

Summe  .  .  .  . 

Darunter  Analphabeten1) 

679 

1714 

837 

6 2 

15 

3 2 I 

166244 

I  656 112  448 

323  709 608 
323  709 

1031 229  851 

2  l8o 

229  85I 

2  501 
l)   Hauptsächlich  ausländische  Arn 



Heirafestatistüi; 

Bemerkenswert  ist,  daß  der  allgemeine 
Heiratsrückgang  während  des  Krieges  be- 

sonders stark  bei  den  Selbständigen  in  der 
Landwirtschaft,  in  der  Industrie,  im  Handel 
und  Verkehr  und  bei  den  nichterwerbstätigen 
Frauen  sich  fühlbar  macht. 

Dagegen  hat  sich  die  Zahl  der  heiratenden 
weiblichen  Angestellten  und  auch  einzelner 
Gruppen  weiblicher  Arbeiter  ganz  auffallend 
gehoben.  Der  Heiratsrückgang  bei  den 
weiblichen  Dienstboten  und  dem  ländlichen 
Gesinde  weiblichen  Geschlechts  dürfte  mit 

dem  Dienstboten-  und  Mägdemangel  zu- 
sammenhängen. 

Feststellungen  über  das  durchschnittliche 
Heiratsalter  der  Berufszugehörigen 
sind  neuerdings  nicht  mehr  erfolgt.  Dafür 
müssen  weiter  zurückliegende  Nachweise 
herangezogen  werden,  die  in  der  Zeitschrift 
des  Preußischen  Statistischen  Büros  1889 
und  bei  v.  Fircks  Bevölkerungslehre  unJ 
Bevölkerungspolitik  1898,  S.  211  und  227 
abgedruckt  sind.  Danach  war  das  durch- 

schnittliche Heiratsalter  in  Preußen  in  den 
Jahren  1881  bis  1886  bei  den  einzelnen  Be- 

rufen wie  folgt: 

Beruf 

Landwirtschaft,  Gärtnerei,  Viehzucht  u. 
Forstwirtschaft   

Fischerei   

Bergbau,    Hütten-     und     Salinenw7esen 
Industrie  der  Steiue  und  Erden    .    .    . 

Metallverarbeitung   
Fabrikation  von  Maschinen,  Werkzeugen 

und  Instrumenten   
Chemische  Industrie   
Industrie  der  Heiz-  und  Leuchtstoffe  . 
Textilindustrie   

Papier-  und  Lederindustrie   
Ind.  der  Holz-  und  Schnitzstoffe  .    .    . 
Ind.  d.  Nahrungs-  und  Genußmittel  .    . 
Gewerbe  für  Bekleidung  u.  Reinigung. 
Baugewerbe   
Polygraphische  Gewerbe   
Künstler.  Betriebe  für  gewerbl.  Zwecke 
Handel  und  Versicherungswesen    .   .    . 
Verkehrsgewerbe   
Gewerbe  f.  Beherbergung  u.  Erquickung 
Dienstboten  (ohne  ländliches   Gesinde) 
Fabrikarbeiter  ohne  nähere  Bezeichnung 
Tagelöhner.  Arbeiter  (ohne    die    ländl.) 
Gesundlieitspllege  und  Krankcndionst  . 
Krziehung  und  Unterricht   
Künste,   Literatur   und   Presse  .    .    .    . 
Kirche  und  Gottesdienst,  Totenbestatt. 
Hof-,  Reichs-,  Staats-,  Gemeinde-  und 

sonstige  öffentliche  Beamte     .... 
Armee  und  Marine,  Gendarmerie      .    . 
Sonstige  Berufsarten   
Personen  ohne  bestimmten  oder  be- 

kannten Beruf,  Berufslose   

29,61 

28,73 

27,57 
28,17 
28,04 

28,98 

3i,58 
31,58 

30,02 

29,05 
28,74 

28,90 29,14 28,64 

27,62 28,21 3o,94 

10,02 

32,oS 

27,75 

27,67 

29,40 

3i,76 29,11 

30,62 32,48 

33,41 
29,30 
30,63 
41,47 

Beruf 

Obgleich  diese  Uebersieht  die  soziale 
Stellung  nur  wenig  berücksichtigt,  so  zeigt 
sie  doch,  daß  im  Heiratsalter  der  Männer 

große  Verschiedenheiten  je  nach  der  Be- 
rufszugehörigkeit bestehen,  im  Heiratsalter 

der  Frauen  aber  eine  weit  größere  Gleich- 
förmigkeit herrscht,  zumal  die  Mehrzahl 

der  eheschließenden  Frauen  berufslos  ist. 
Der  Altersabstand  der  Ehegatten  ergibt  sich 
also  im  wesentlichen  aus  dem  Heiratsalter 

Ohne  Beruf  u.  Erwerb,  Haustöchter    . 
Rentnerinnen,  Altsitzerinnen   
Lehrerinnen   
Kindergärtnerinnen   
Wirtschafterinnen   
Köchinnen   
Dienst-  oder  Hausmädchen   
Näherinnen,  Putzmacherinnen     .... 
Wäscherinnen,  Plätterinnen   
Ladenmädchen   
Fabrikarbeiterinnen  ohne  nähere  Bezeich- 
nung   

Tagelöhnerinnen,  Arbeiterinnen  .... 
Kellnerinnen   
Landwirtinnen   
Gastwirtinnen   
Händlerinnen   
Weberinnen   
Hebammen   

Zigarrenarbeiterinnen   
Grubenarbeiterinnen   
Strickerinnen   
Sonstige  Berufsartim   

■z-~~ 

25,35 

42.7tl 

29,02 

26,75 

3o,94 

27,60 

- 

25,9S 
28,56 

26,40 

34.31 3^.51 24,00 

25,«  i 

i 

des  Mannes,  das  ini  allgemeinen  —  wie  oben 
bereits  erwähnt  —  desto  später  liegt,  je 
höher  die  soziale  Schicht  ist,  welcher  der 

Mann  angehört  Bemerkenswerterweise 
werden  diese  sozial  bedingten  Altersab- 
stände  mit  wachsendem  Alter  der  Ehegatten 
noch  größer,  was  W.  Feld  (Z.  f.  S.  XI,  1920, 

S.  303)  an  der  Hand  der  von  F.  Böhm  be- 
arbeiteten „Familienstatistik  der  bayerischen 

etatsmäßigen     Staatsbeamten     nach     dem 
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Stande   v,.ni    l.'VII.    1916M    (Heft   88   der        Es  ergaben  sich  folgende  Altersabstände 
ige  wir  Statistik  Bayerns  L018)  nach-  in  Jahren  zugunsten  des  Mannes: -cti  bat 

Alter  lies  Mannos  bei  der  Zählung 

10-44  45-49  50-54  55-59,60-64 

fifi-ßq     insgesamt 

bö    by     ab  20.  J. 

Int«»™  . 
1 .1 

2,9 

-.1 

3.9 

5.o 

Im  Qbr    >  n  ist  aus  den  gl  nannten  l "ntrr- bungen  Dber  die   Berufeverhältnisse  der 
.  ireb    v.    [nama-Sternegg 

rifi    „Das  pönale  Connul 

Stldten"  (Wien  L898) • '  •    Vorherrschen 
hheil  hervorzuheben:  Frauen. 

rwerbstätig 

•  .    beii  iten  größtenteils  li&i 
Erwei 

■      ■    Bcr  ifsgruppen  angehöret 
•  rinnen.     Ladenmädchen. 

rtinnen,    Band- inern 1  f.tiien, 

I  ifähi- 
haltung  ziem- 

hrt,  also  Win- W"  ascherinnen, 

:keit  für  die  ein- 
if  nahmen 

md  l>ei  den  Vnlks- 
;   nicht  in  Ein- 

nnen. 

teren    Versuchen 
P  ri  n  z  i  n  g 

ffern  der hl uü  der 
■  .  in  Be- 

•  ebnitt 

i 

- 

. 

• 

• 

3,3         3,6        4,4        5,5    '      6,4  3,3 
4.9         5i5         6>4        6.9    ,      7,7  4,7 
7,i         7,6        7,7         7,5  8,5  6,6 

Ins  Auge  fallen  die  hohen  Heiratszifferu 
in  der  Industrie  und  der  Lohnarbeit  wech- 
äelnder  Art,  ferner  die  im  Verkehrsgewerbe 
und  im  öffentlichen  Dienst.  Die  niedrige 
Heiratsziffer  in  der  Landwirtschaft  spricht 

dafür,  daß  ein  großer  Teil  der  aus  der  Land- 
wirtschaft stammenden  Heiratsfähigen  sich 

anderen,  wohl  vorwiegend  industriellen  Be- 
rufen  zuwendet. 

Besondere  Beachtung  verdienen  ferner 
die  vnn  \\\  Feld  berechneten  Heiratsziffern 
der  Züricher  Berufe,  da  es  hierbei  möglich 

war.  die  Eheschließungen  der  einzelnen  Be- 

rn i'-gruppen  auf  ihren  korrekten  Zählungs- nd  zu  bezichen.  Danach  betrug  im 
Durchschnitt  der  Jahre  1893/95  auf  1000 

ledige  Männer  im  Alter  von  20—50  Jahren 
die  Zahl  der  heiratenden  Junggesellen1): 
Urproduktion   77,4 
Industrie   87,6 

Daran 

Nahrung»-  und  Genußmittel    ....  122,2 
Bekleidung  und  Reinigung   99,1 
Baugewerbe   40,0 
Holzbearbeitung   132,7 
Metallbearbeitung   124,6 

Bande!   109,7 
Verkehr   138,3 

Darunter: 

Untere  Angestellte  u.  Arbeiter  der  Ver- 
kehrsanatalten   251,6 

Oeffentliche  Verwaltung,  freie  Berufe     99,2 
iuier  und  persönliche  Dienste  .    34,3 

1  Ihne  Beruf   
Alle  Berufe   Bi,g 

Bemerkensweri   i;t  vor  allem  die  hohe 
Hein,   Ziffer    der    unteren    Angestellten    und 
Arbeiter  in  den  Verkehrsanstaiten.    Bei  der 
Züricher  Beamtenbetrieben  machen  sieh  also 

•  11  hen  heiratsfdrdernden  Tendenzen  gel 
■  i(  in  Deul  chland.    Die  niedrige  Wrfei 

rix   erklftii    ich  au    di 
enisober  Saisonarbeiter, 

tut  die    Beiratahlufigkeil 
B  rufe  können  ferner  aui  dei 

,■1  11  ■  der  Berul 

m«  n  wi  rden.   In  Dem  obland  stellt    ioli 

I  0      der   wichtig Schiebten  wii 

n,  Zuriet  1916,  s  im. 
Bd.  -j\ :  ,  180  u 
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Berufsabteilungen,  Berufsstellung 

Vom   100  der  in  der  Vorspalte  angegebenen 
Bevölkerungsschicht  waren  verheiratet 

Männer Frauen 

1895 1907 1895 1907 

A.  Land-  und  Forstwirtschaft 
Selbständige   
buisgewerbctreibende   

Angestellte   
Mithelfende  Angehörige   
Lohnarbeiter   

B.  Industrie 
Selbständige   
II  susge  werbetreibende   
Angestellte   
Mithelfende  Angehörige   
Lobnarbeiter   

C.  Handel  und  Verkehr 
Selbständige   
Angestellte   
Mithelfende  Angehörige   
3on  tige  Hilfskräfte   
leffentlirher  Dienst  und  freie  Hernie  inline  Heer) 
löhere  l'.eamle,  I!  iltc,   \iT/.ie,  Lehrer, 
Künstler   

Mittlere  Beamte,  Vcrwaltungspersonal  .    .    .    . 
Dienstpersonal,  mumM.  Waltepersonal  in  der 
Krankenpflege   

Das  verheiratete  Ell  r  also  i.  J.  I ' 
1907   in   f;i  i    allen    Beruisabteilungen   und 

len    Schichten    stärker    vertreten    als 
i.  J.  1895. 

6.  Religionsbekenntnis  der  Eheschlie- 
ßenden. Ueber  die  Religionszugehörigkeit  I 

ier  ̂ beschließenden  werden  in  einer  großen 
Anzahl  von  Staaten  keine  statistischen  Nach- 

weise geliefert.  Für  Preußen  wird  ein  Ver- 
gleich der  Heiratsziffern  von  Angehörigen 

verschiedener  Bekenntnisse  ermöglicht  durch 

88,7 

8i,i 

58,2 

S.i 

42,0 

83,9 

79,2 
58,2 

11,4 

45,2 

83,9 
!'■■  I 

II,0 

49,4 

55,6 
59,2 

72,4 

88,7 

78,1 

60,5 

8,4 

40,6 

85,0 
82,2 

58,2 

«,7 

49,7 

85,1 

50,8 

12,7 

54-5 
58,5 

59,7 

7i,7 

13,5 
27,3 

5,7 32,4 

17,3 

14,3 21,5 

8,3 

60,3 

14,7 

27,3 

5,3 

60,4 

6,0 

18,5 

4,4 

12,5 

47,4 
8,6 

5S,7 

21,5 

19,8 

32,6 

5,o 

60,4 

18,5 

3i,5 

2,9 

65,6 

8,4 

'7,' 2.6 

5,3 

Im 

Durch- 
schnitt 

der 

Jahre 

1880/81 
1885/80 
1890/91 
1895/96 
L9(Kl/lll 

die  folgende  Uebersiclit,  aus  der  sich  ergibt,   1910/11 

bei  den 

Katho- 
lischen 

bei  den sonstigen 

Christen1) 

bei  den 
Juden 15,7 

16,6 16,6 

16,5 

17,1 

16,9 
16,3 

14,8 
16,0 
16,1 
16,1 

16,7 

15,6 

14,8 

12,8 

9,6 9,8 

9,4 

10,0 

10,0 

",5 

13,5 

13,4 
14,3 

14,1 

14,3 
14,5 
14,5 

Was  die  konfessionellen  Mischehen  bc- 
daß  die  Heiratsziffer  der  Evangelischen  etwas 

höher  als  die  der  Katholischen,  daß  diese  j  tnffV.V'Lben'^nacrd^^rieTnlssM wieder   hoher   als   die   der    Juden    und   die ' 
letztere  höher  als  die  der  sonstigen  Christen 
ist.      Es   heirateten   nämlich    von   je   1000 
Lebenden  (nach  den  bei  den  Volkszählungen 
von  1880  bzw.  1885,  1890,  1895,  1905  und 
1910  ermittelten  Volkszahlen): 

der  deutschen  Reichsstatistik  sowohl  wie  der 

preußischen  und  bayerischen  Statistik  —  im 
Zusammenhang  mit  der  Ausdehnung  der 
Binnenwanderungen  —  beständig  zuge- 

nommen. Es  wurden  im  Deutschen  Reich, 
in  Preußen  und  in  Bavern  geschlossen: 

Deutsches  Reich Preußen Bayern 
Jahre Mischehen in  %  aller 

Eheschließungen 
Mischehen in  %  aller 

Mischehen 
in  %  aller 

insgesamt insgesamt Eheschließungen 
insgesamt 

Eheschließungen 

1908 47  362                     9,5 
30  062 

9,7 

5014 9,9 
1909 47  220                     9,6 

30  058 

9,8 

5060 

10,2 

1910 49  05S                       9,9 
31468 

10,4 

5  172 

10,5 

1911 51  194                     10,8 
33  125 

10,3 

5207 

10,3 

1912 53  804                     10,3 

34  748 

10,6 

5  58i 

11,0 

1913 53  487                     IO,4 

34  582 

10,9 

5278 

10,9 

1914 55  263                     12,0 

35  496 

12,4 

5  554 13,0 
1915 41  3S8                     14,8 27409 

15,4 

4  040 

17,6 
1916 39  853                     14,3 

25679 

14,5 

4  395 

16,1 

1917 52  016                     16,9 

27  474 
13,8 

5  35i 

16,2 

1918 — 
3i  5J6 

13,7 

5821 

15,2 

1919 — — — — 
11  046 

10,5 

l)  Hauptsächlich  Baptisten,  Apostolische  (Irvingianer)  Dissidenten  schlechthin  und  Mennoniten. 



itistik 

ibung  der  MiRchehenquote 
rül  r!  wohl  daher,  daß 

in  den  i  Misch- 
ehen g<  wähnte  \  or- 

•  ahme  der  Bungen 
als  auf 

dein   II 
In  Pi  I  Eheschlie- 

kail. 
olische 

Mischehen 

1 
I  1,2 

14,0 

•  •■  Jahren  stallte 
nach    d<  m    von 

■ 

1  '  :  1 

Die  Trauungsziffer  bei  rein  evangelischen 
Paaren  betrug  in  Preußen  i.  J.  1917  80,04%, 

eJischei  Mischpaaren  72,12%  (Preu- 

b  1919),  bei  rein  katholischen urd  bei  katholischen  Misch- 

E7,67%  (Krosc:  Kirchliches  Hand- lich L917/18). 

7.    Heiraten    unter    Blutsverwandten. 
Darüber    innen     Nachweise    für    Preußen, 

Frankreich   und    Italien   vor.      In 
Prei  Ben   kamen   zustande    Ehen   zwischen: 

im  Durch- 
Bchnitt  der 

Jahn' 

Ge- 

schwist
er- 

kindern
 

1  Neffe  und 

Tanto 
Oheim  u. 

Nichte 

187I 

1574 

(3 

135 

1881 

1505 

29 

133 

lssö/90 
1365 

21 

114 

1 !  ,95 

1264 

... 

109 

'--i 

20 

90 

1/05 

1215 

(S 

82 

LO 

1295 

19 

86 
1911/13 

1227 

j'> 

87 

191 

634 

7 

63 

In   Promille   aller    Eheschließungen    be- 
die  zwischen   Blutsverwandten  ein- 

gegangenen  Ehen  in: 
Siehe  2.  Tabelle  untenstehend. 

der 

Ehe- 

Jahr 

der 

Schließung. Jahr 

.Irr 

Ehe- 

ächli 
Jahr 

«ler 

Ehe- 

schlieJ 

1900 

■ 
1910 

1910 

9,3 

ru  ■ 

1  2,6 

:i 
Prankreich 

L878 

7.- 

. i 

5.2 

. 

l.'- 

1900 

,    auf    dir Minen 

!i  nicht   l 

■ 
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Stand  der  Frage  gibt  May  et  in  seinem  Vor- 
trage über  die  stat ist i?che  Erfassung  der 

j'Hi.  ii  der  Veiwandteneben,  abgedruckt  in 
den  Verhandlungen  des  10.  Internationalen 

raphischen  Eongre 
Madrid  1898. 

Literatur:    Außer  der  bereits  vorstehend  erwähntt  >i 
Literatur  u  '.igen  tt>iUsU»rhtn  Quellen- 

tdaatt  ii    insbeson 

feiiüichunyen :      Statistisches 

Jahrbuch    für    </««    Deutsehe    "Reich    bit 
-  Statistik-  </<•.  Deutschen    Reiche*, 

X.  F.,    /■'  ■     .  .     .'  .    /■'     i  •• 
und   J9is.    —   Preusstsche   Stu- 

Hslitc,     /■'  ;'•.    1914,    ""■l 
Zeitschrift  des  Preussischen  Statistischen 
Landesamts,  1919.     •  Zeitschrift  des  Baye- 

.11     Statistischen     Landesamts, 
Beiträge  zur  StaUstik 

Bayern»,  —  «•'.  v.  Mayrt  /•' Derselbe, 

(Bd.  III  dt  i   „Statistik  »n  i  Gi 
s.    VJtiff.   *owü 

ieru  ii  HohrifU  n.        •/.  Conrad, 
mii    Studium   der  politi 

ehichte  und 

ili  r     Statu  I  i'iti.-lil: ,      1  ■ 

<;.     Seh  null  i  <■>■.     Gi  -  ■<  '  iß    "'•  r    a '  ■ 
Volk*v>iri$cJ>afUL  l.<  iptig   2  - 
//.    .1.    Kvose,    Kirchliche»  Handbuch  für  da» 

■i  ,    /:.  f .     Unt i,    lli  irauta  < 

i     iiml    Hamburg    1880  —  l'Jll,     hg  ■ 
Jiiii/i  i  i-i hm    Statistischen    Landttamt,   Münrhrn 
1919.    —    Rrosicke,    Rückblick    auf   • 

bi»  1900.       P  Bd.  188,    I90i). 

—   F.    Zahn,    lt  /•'■  nn    vor 
dem  1.  [Ilgemeine*    >  Archiv 
19in).  —  stmi. iif/ue  internationale  dtt 
mrnt  '/<•  In  popalätüm  <-ir.,  Besame  r£iro*peelif 

di-pni»  l'urigine  d*s  itatittigues  de  l'-'tii  civil 
jnsgu'en  l'.ui:, ,  P.tris  19<>7 ,  in  der  Stutistique 

ii  France.  — -  Annuain  interna- 
tional •  <•  s  ,i  i+tique  II:  Mouvement  de  la  po- 

pxdalüm  (Europi  ,  l.i  Haye  lull. 

Friedrich   '/.ahn. 

158),  1881.  —  Die  bäuerlichen  Zustände  in  den 
Oberämtern  Stuttgart,  Böblingen  und  Herren- 

berg (Sehr.  d.  V.  f.  S.,  XXIV.  Bd.,  Leipzig 
1883,  S.  207 ff.).   -  Die  Innungsfrage  in  alter 

aer  Zeit,  Stuttgari   l^sT.  —  Studien  zur 
Handwerkern  I  chrifl     der    Akademie 
Hohenheim  zum  26 jährigen  Regierungs Jubiläum 

inigs  J\;trl  von  Württemberg 
Die  sozialpolitische  Bewegung  in  Dantschland 

II.  Neue  Grundsätze 
der  Volkswirtschaftslehre,  Stuttgart  1897. 
Dat  [nten —  der  Landwirtschaft  an  den  Han- 
dolsverträgen  (Schriften  der  Zentralstelle  für 
die  Vorbereitung  von  Handelsverträgen),  Berlin 
1900.  —  Bauer,  Handwerker  und  Kaufmann. 
Schilderung  und  Prüfung  der  Aufgaben  und 
Ziele  unseres  heutigen  Berufslebens  vom  Volks- 

wirtschaft!. Standpunk  1903. 
Außerdem  veröffentlichte  Heitz  Aufsätze  und 

hungen   in   folgenden  Zeitschriften:    Jb. 
:  .11.    i.  Xu.:  Jahrbücher  f.  Württem- 

berg. Statistik;  Landwirtschaft.  Presse;  Schweiz. 
Zeitschrift    l.   Gemeinnützigkeit;   Zeitschrift  d. 

Zeitschrift  f.  schweizer. 

Statistik;  Z.  f.  St 
Mcltzel. 

Held,  idolf, 
.im   10.  V.  L844  in  Würzburg,  habilitierte 

Heitz,  Ernst  Ludwig, 

geb.  am  8./VII.  1839  in  Basel,  gest.  27./VII.  1909 
in  Münsterlingen  im  Thurgau;  wandte  sich  erst 

der  Nationalökonomie  zu,  studierte  in 
München,  zuletzt  in  Jena,  wo  er  sich  auch  1876 
habilitierte.  1877  —  1903  Professor  der  National- 

ökonomie an  der  landwirtschaftlichen  Akademie 
Hohenheim. 

Von  seinen  Schriften  seien  die  nachfolgenden 
genannt: 

Die  öffentlichen  Bibliotheken  der  S 

1872.  —  Das  wohltätige  und  gemeinnützige 
Basel,  1872.  —  Die  Statistik  der  Schweizer 
Zeitungen,  1874.  —  Forstregal  und  Waldrente 
(Programm  der  Akademie  Hohenheim),  1877.  — 
Ursachen  der  Tragweite  der  nordamerikanischen 

Konkurrenz  (Deutsche  Zeit-  u.  Streitfragen,  H. 

.seil  1867  an  der  Boi   r  Universität,  wurd 
ißerordentlicher    und    l 

lieber  l'  er  Staatswissenschaften, 
nach  Berlin  und  ertrank  am 

25.  VIII.  l^S|>  aul  einer  Schweizer  Erholungs- 

reise im  'Dinner    - 
Als  „Kathedersozialist"  gehörte  Held  zum 

rechten  Flügel  dieser  sozialpolitischen  Schule, 
welcher  die  soziale  Reform  auf  dem  bestehenden 
Rechtsboden  anstrebte. 

Held  veröffentlichte  \on  staatswissenschaft- 
lichen  Schriften  a)  in  Buchform: 

Carcys   Sozial  Wissenschaft  und   das   Merkan 
in.      Eine   literatnrgeschichtliche    Paral- 

lele,  Würzburg  1866.   —   Die  Einkommensteuer. 
Pinanzwissenschaftliche  Studien  zur  Reform  der 

direkten  Steuern  in  Deutschland,  Bonn  1872.  — 
Die    deutsche    Arbeiterpresse    der    Gegenwart, 

Leipzig  1873.  —  Grundriß  für  Vorlesungen  über 
llökonomie,  Bonn  1876;  dasselbe  2.  Aufl., 

!  1878.  —  Sozialismus,  Sozialdemokratie  und  So- 
zialpolitik.   Leipzig   1878.    —    Zwei    Bücher   zur 

sozialen  Geschichte  Englands  (aus  seinem  Nach- 
i  lasse),  herausgeg.  von  G.  F.  Knapp,  Leipzig  1881 
(mit  Ileitis   Bildnis).   —   Er  war  ferner  beteiligt 

1  an     der     Festschrift     der     landwirtschaftlichen 
Akademie    zu    Poppeisdorf    zur    fünfzigjährigen 
Jubelfeier    der    Universität    Bonn,    Bonn   1868, 
durch  den  Artikel:  Die  Mahl-  und  Schlad: 
und  die  Landwirtschaft,  S.  99 ff.  — 

b)  Aufsätze  in  folgenden  Zeit  schritten: 
Arbeiterfreund;  Konkordia,  Mainz:  Jb.  f.  G.  V.; 

Jb.  f.  Xn.t.;  Landwirtschaft!.  Jahrbücher;  Preu- 
ßische Jahrbücher:  Seh.  d.  V.  f.  S.;  Z.  f.  St.  - 

Schließlich  hat  Held  noch  versehiedene  Artikel 
im  St.  W.  B.  von  Bluntschli  und  Brater,  Auszug 

von  Loening,  Zürich  1869/72  be-  bzw.  umgear- 
beitet,   u.    a.:    „Nationalökonomie",     Bd.    IL 
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S.  657/98,  und  ferner  für  die  Jenaer  Literatur- 
zeitung 1874/78  und  das  Literarische  Central- 

blatt  1871—75  eine  Anzahl  von  Besprechungen 
geliefert. 

Vgl.  über  Held:  J.  B.  Meyer,  Z.  Erinnerung 
an  Adolf  Held,  Bonn  1880.  -  Ad.  Wagner,  Zur 
Erinnerung  an  Ad.  Held,  in  Beilage  zur  Augs- 

burger Allg.  Zeitung  vom  11.  und  12./IX.  1880. 
—  Ad.  Wagner,  Adolf  Held,  in  Allg.  deutsche 
Biographie,  Bd.  XIII,  Leipzig  1881,  S.  494/498. 
-  Nasse,  Nekrolog  Adolf  Helds  in  Bd.  XIX 

der  Sehr.  d.  V.  f.  S.,  Leipzig  1880.  (Enth. 
ein  vollständiges  Verzeichnis  von  Helds  Schrif- 

ten.) —  Adolfo  Held,  in  „La  Rassegna  nazio- 
nale''.  Juli  1881.  —  Ochenkowski,  Adolf  Helds 
sozialpolitische  Geschichte  Englands  (Jahrbuch 
für  Gesetzgebung  usw.,  Jahrg.  6,  1882,  S.  977 
-991).  -  E.  Blenck,  Ad.  Held,  Nekrolog,  in 
der  Zeitschr.  d.  königl.  preuß.  stat.  Bureaus, 
Jahrg.  1887,  S.  261.  -  Palgrave,  Dictionary 
of  political  economy,  vol.  II,  London  1896.  — 
«Ir.nzboten,  Jg.  56,  1897,  Bd.  I,  S.  291-296 
(Bespr.  von  „Sozialismus,  Sozialdemokratie  und 

Sozialpolitik").  Meitzel. 

Helfer  ich,. Johann  Alfons  Kenatus yon, 
geb.  am  5./XI.  1817  zu  Neuchätel  in  der  Schweiz, 
gest.  am  8./VI.  1892  in  München.      Studierte 
m    Erlangen    und    München   Nationalökonomie, 
ward  auf  Grund  seiner  Schrift  „Von  den  peri- 

:ien   Schwankungen    im   Werte    der    edlen 
Metalle  von  der  Entdeckung  Amerikas  bis  zum 

Jahre  1830"  (Nürnberg  1843),  in  welcher  er  an der    Hand    statistischen    Materials    das    übliche 
Verfahren    bekämpft,    lediglich    die    Preise    des 
Getreides  und  der  Arbeit  zu  untersuchen   und 
aus  ihnen  auf  die  Veränderungen  des  Geldwertes 

jchliefien,    1843    Privatdozent   an    der   Uni- 
kat Freiburg.    1844  außerordentlicher,  1847 

ordentlicher  Professor  daselbst;  1849  nach  Tübin- 
':h  Göttingen  und  1869  nach  München 

beru.  in  Gemeinschaft  mit  G.  *. 

die  -l.  Aufl.   der  „Staatswirtschaft- 
lichen   Untersuchungen"    Hermanns    aus    dem 

•    Lehrers   und   Amtsvoigängers 
. -?ab.      Ende   1890  trat   Helferich  in   den 

Abhandlungen  erschienen  zumeist  in  der 
/..  f.  St.;  weitere  Aufsätze  in  den  Annalen,  in  den 
Forstlichen  Blättern;  in  Schönberge  Handbuch 

politischen  Oekonomie  die  Abschnitte  über 
twirtsebaft  und  über  allgemeine  Steuerlehre. 
Helierieh  •    dem    landwirt- 

schaftlichen  Vereine  in   Bayern   Berichte  u.  a. 
„Errichtm  Hagelversicherung^ ■ 

die    bäuerliche    Erbfi 
bayerische    Arro  über 
„die  Gfiterzertrnmmen 

V'/l.  Ober  Helferich:  Annali  ol  the  Ai 
Acarieniv  of  pol.  and.  soc  scienee,   Vol.    1! 

121f..  Philadelphia  1893.  -   G.  I-    Knapp,  Her- mann und  Helfericfa  (BeiL  z,  liunchenei 
Zeitung  vom  18./L  1  w. . 

Hermann,  Friedrich  Benedikt Wilhelm  v., 

geb.  am  5./XI1.  1795  in  Dinkelsbühl  in  Bayern, 
gest.  als  Mitglied  der  Münchener  Akademie  der 
Wissenschaften    (seit   1835)    und    als    Staatsrat 
(seit  1855)  am  23./XI.  1868  in  München.    Her- 

mann war   zunächst  (1821)  Lehrer  der  Mathe- 
i  matik   am    Gymnasium   zu   Erlangen;   er   habi- 
I  lirierte  sich  1823  als  Dozent  der  Kameralwissen- 

I  schaffen  in  Erlangen;  dann  wurde  er  1827  außer - 
'  ordentlicher  und  1833  ordentlicher  Professor  der 
|  Kameralwissenschaften  in  München.     1839—67 
Leiter  des  königl.  bayerischen  statistischen  Bu- 

reaus.   1848  deputierte  ihn  München  in  die  kon- 
stituierende   Nationalversammlung    zu    Frank- 

furt a.   M„  wo  er  zuerst  dem  linken  Zentrum 
!  angehörte  und  u.  a.  für  Abschaffung  des  Adels 
I  und  Anerkennung  der  Volkssouveränität  in  der 
!  Reichsverfassung   stimmte.      Im   Februar   1849 
!  ward   er   Mitbegründer   der   sog.   großdeutschen 
|  Partei.       1849—55    Mitglied    der    bayerischen 
,  Kammer   der   Abgeordneten.      1852   vertrat  er 
,  Bayern  auf  der  Wiener  Zollkonferenz  und  trat 
für  eine  allgemeine  deutsche  Zoll-  und  Handels- 

einigung ein. 
Hermann,  ein  Schüler  Adam  Smiths,  hat  aui 

die  selbständige   Gestaltung   und   Durchbildung 
I  der   Smithschen   Lehre  großen   Einfluß  gehabt, 
1  indem  er  die  vor  ihm  aufgestellten  Fundamen- 
j  talbegriffe    einer    scharfen    Revision    unterzog, 
j  dieselben    vertiefte    und    erweiterte    oder    neue 
Theorien  aufstellte.   Besonders  hervorzuheben  ist 

!  seine   Preislehre.      Beim   auswärtigen    Handels- 
!  verkehr  trat  er  für  einen  gemäßigten   Schutz- 

zoll ein. 
Hermann    veröffentlichte   von    Staats wis.s er. - 

1  schaftlichen  Schriften  a)  in  Buchform: 
Dissertatio  exhibens  sententias  Romanorum 

!  ad  oeconomiam  politicam  pertinentes,  Erlangen 
,  1823.   —   Staatswirtschaftliche  Untersuchungen, 
München  1832;  dasselbe,  2.  vermehrte  und  um- 

gearbeitete, nach  des  Verfassers  Tode  von  G.  v. 
Mayr    und    Helferich    herausgegebene    Auflage, 
ebd.    1870.       (Enthält    ein    Verzeichnis    seiner 
Schriften.)  —  Die  Industrieausstellung  zu  Paris 
i.  J.  1839.     Nachrichten  über  den  Zustand  der 

verschiedenen  Zweige  der  Fabrikation,  über  Ein- 
und  Ausfuhr   an  Rohstoffen  und  Manufakturen 

in  Frankreich  seit  1815,  Nürnberg  1840.  —  Die- 

'  Reichsverfassung    und    die    Grundrechte.       Zur Orientierung  bei  der  Eröffnung  des  bayerischen 
Landtags  im  September  1849,  München  1849.  — 
Beiträge  zur  Statistik  des  Königreichs  Bayern. 
Nach    amtlichen     Quellen    herausgegeben    von 

I  F.  B.  W.  v.  Hermann,  Heft  1  bis  Heft  17.  Mün- 
chen 1850  —  1867.  —  Die  Bewegung  der  Bevölke- 
rung im  Königreich  Bayern    Pestrede,  München 

die  Gliederung  der  Bevölki 
Bayern.      Festrede  am  28./X1. 
•  Heber  den  Anbau  und 

Bodens  im  Königreich  Bayern.     Fest- 
.  ebd.  1867.       Hermann  war  beteilig!  an 

den  Werken:  Bericht  der  Beurteilungskomni 
bei  der  allgemeinen  deutschen  Industrieau 
I u r i -_'  zu  München  i.  .1.  1864    bearbeitet   von 

huBreferenten  und  hen 
Vorstände  dieser  Kommission  F.  15.  W.  \.  Her- 

mann,  ebd.  1866.        Rechenschaftsbericht  tibi  - 
die  Verhandlungen  des  internationalen  Btatisti- 

,.    Wien     ! 



Henna  ' 'i!h.  v.  —  Herrensdiwand,  Joh.  Danie  -Hernnann, 

b)  Auf  sltse  in  folgenden  Zeitschriften: 
Archiv  der  potit,  0  Auesburger  . 

Zeitung;    Berliner   Jahrbücher   f.   ' i\ritiK;  Jb.  f.  Nat  ;  Münchener Gelehrte  A 

■    ,; 
v.l.  Bba  Hermann:  K.  Arnd,  Die  natur- 

Dfiber  dem  Monu- 
potiengeistc    un<l    Kommunismus,    Hanau    1846, ■ 

■ 

Bd.   lli  l     —    II- 

j.  Aufl.,   Bd.   I. 
Paris  : ■ 

.    .    . 

M.    Block,    A n.-il ■- 

Herrenseawand,  Johann  Daniel 
Caspar  (genannt  Jean), 

schwand,    mi 
i   Morten  in  der 

'.    1811    in    . ■ 
geheim    in    G 
nach  P 
meist  i 

■ 

.ml  aber  and  !• 

1  eher  leine  5t<  llung  in  <lor  N  nomie 
sind  die  Me 
ihn    als   einen    Nachläufer    des    Herkam 

hin;    Planqui  glaubt,  er  bilde 
ihen  Schale  und  Smith; 

Moni  knüpft  ihn  an  James  Steaarl  an:  Kants 
nennt    ihn   einen    Anhanger    der    Phyriokraten, 

ii  einen  Eklektiker.    Jiilir  kommt  in 

Arbeit  über  Berrenschwand  (a  o.)  zu  dem  Er- 
laß Herrenschwand  weder  zu  den  I 

kraten  zu  rechnen  noch  als  verspäteter  An] 
des  Merkantilismus  anzusehen  ist.     Er  i 
ihm  ein  Autodidakt,   der  aus  Sterne 

Grundlagen  seiner  Spekulationen  geschöpft  hat, 
dann  all  '.     Ein  ein- 

ii  betreten  v 
war  von   U 

Herrenschwand    veröffentlichte    von 
ftlichen  Schriften  in  Buchform: 

1  >e  l'economie  politiq 

fundamental  nur  u  population,   London   i 7 ̂ < , ; 

•    lit   public   des   aationt 
London  i i ■ 

ebd.    IT, 
u.    d.    T  :    Abbau  I 
Handel 

l         |  .' culture,  London  1787.       De  l'economie  pi 

id.  IT'.»;. 
. 

ffentlirhen    Kredit    in   einem 
ii    politische 

eupli  -  de  ! 
ivc-riient  commi 

lbe,  2.   Alltl. ii.    d.    T.:    Do 

Aufl.,  Bd.  i 

IM.  IX  '■  louvelle  biogi 
rale,  Bd.  XXIV  Par  hichte 

.  in«!,    in    Jh.    :. 

Allge- 

Bd.    XII,    Leipzig 
.■.     ■     löhi 

He  I 

Herrmann,  Rmannel, 
geb.  am  24./VI.  Ii 

für  Nationalökonoi 

ior  für  die  • an  der  Hai 
ir  für  Nationalflfc und   Veru 

der  k.  k.  Hil  te  der  ̂   i<  i 
ir  für  Nationalökonon 

Finan7\  an     der     Hs - 

und    Industrie    im    HandeUminkterium, 

Finanz.. 
Handels-.  See-  und  Wecbsehechtes  an  der  tcch- 

Hochschule  in  Wien,  außerdem  Dozent 
rreichische  Finanzgesetzeskunde  a Wiener  Un 
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Herrmann  veröffentlichte  an  staatswissen- 
schaftlichen Schriften  a)  in  Buch  form:  All- 

eemeine Wirtschaftelehre,  Graz  1868.  (Von 
diesem  Werke  erschienen  nur  zwei  Lieferungen 
und  zwar  über  das  Gesetz  der  Arbeitsteilung 
als  Grundlage  der  Technik  und  Oekonomik.)  — 
Theorie  der  Versicherung  vom  wirtschaftlichen 
Standpunkte.  Graz  1868.  —  Leitfaden  der  Wirt- 
Bchaftslehre,  Graz  is7i».  Miniaturbilder  aus 
dem  Gebiete  der  Wirtschaft,  Halle  a.  S.  1872.  — 
Prinzipien  der  Wirtschaft.  Wien  1873.  Kultur 
und  Natur.  Studien  im  Gebiete  der  Wirtschaft, 

in  1887.  Volkswirtschaft  und  I  nterricht, 
Berlin  1888.  Die  Familie  vom  Standpunkte 
der  Gesamtwirtschaft,  Berlin  1889.  Sein  und 
Werden  in  Raum  und  Zeit,  Berlin  L889.  —  Tech- 

nische Prägen  und  Probleme  in  der  modernen 
Volkswirtschaft,    Leipzig    L891.  Wirtschaft- 

liche  Fragen  und  Probleme,   Leipzig  1893.   — 
Geheimnis  der  Macht,  Berlin  L896. 

In    in    Zeitschriften   und    zwar:    in    der 

itschen     Vierteljahrsschrift":     lieber 
Intstehung  der  Arten  im  Gebiete  der  Wirt- 

schaft   (Jg.    30,    ;  -    In    der    „Viert,    f. 
Volksw.   :    Die   Hausindustrie  (1873). 

Als    Werke    kulturhistorischen    Inhalts    er- 
Bchienen:    Volkslieder   aus    Kärnten,    1867   und 

i  und  Ausgaben;  Naturgeschichte 
der    Kleidung,    Wien    1879;    Hexameron,    Gc- 

ibichte,  Wien  1879. 
MeitseL 

Benschling,    Philipp    Franz   Xavier 
Theodor, 

am  ji.  111.  1802  in  Luxemburg,  trat 
Staat  dien  t,  war  1838  Mini- 

tär  im  Finanzministerium  zu  Brüssel, 
wurde   1841    Direktor   des   statistischen   Bureaus 
im    Ministerium    des    Innern    und    Sekretär  der 

i  tralkommission  zu  Brüssel,  trat 
ii   Titel   eines   „directeur   hono- 
istique  beige"  in  den  Ruhestand i  Brüi  bL 

■  •lichte      von 
n  u)  i  n    Buchform  : 

■  •  nerale  de  I 

1  '  .  h|         observations 
Mona    1840.  I1 : 

d'ei 

i  phie  historique 

une  intro- ■  - 

itung  uiii- 

L'impöt   sur   lc   revenu.       Recueil   d'opuscules 
publies  ä  diverses  epoques,  Paris  und  Brüssel 
IST;!.  —  Heuschling  war  beteiligt  mit  Quetelet 
an  1)  Projet  de  Solutions  des  questions  posces 
au  programme  pour  le  Congrös  de  statistique 
en  liiuxelles,  le  20  mai  1853,  Brüssel  1853; 
2)  Statistique  internationale  (population),  publi6e 
avec  la  collaboration  des  statisticiens  officiels 

des  differents  Etats  de  l'Europe  et  des  Etats- 
Unis  d'Amerique,  ebd.  1865;  mit  Jourdain  an 
Dictionnaire  encyclopedique  de  geographie  histo- 

rique du  royaume  de  Belgique  etc.,  ebd.  1868 
—69;  mit  Block  an  Das  Kaisertum  Frankreich 
U.  d.  Königreich  Belgien,  Leipzig  1871. 

b)  zahlreiche  Aufsätze  im  Bulletin  de 
la  Commission  centrale  de  statistique  und  im 
Journal  des  Economistes.  —  Er  war  ferner  Mit- 

arbeiter an  folgenden  Zeitschriften:  La  Belgique 

judiciaire,  Revue  de  l'administration  et  du  droit administratif  en  Belgique.  Revue  de  Belgique  u.  a. 
Vgl.  über  Heuschling:  Quetelet,  Sur 

les  tables  de  mortalite  et  specialement  sur  les 
tables  de  mortalite  de  la  Belgique.  extrail  du 
Journal  des  Economistes,  No.  du  15  novembre 
1854,  Paris  1854.  —  Sur  les  tables  de  mortalite 
et  de  population,  in  „Bulletin  de  la  Commission 
centrale  de  statistique  de  Belgique",  Bd.  V, 
Brüssel  1853,  S.  3 ff.  -  Rundschau  der  Ver- 

sicherungen, Jahrg.  1853:  Varrentrapscher  po- 
lemischer, die  bei  den  Heuschlingschen  und 

Queteletschen  Sterbetafeln  zur  Anwendung  ge- 
kommene Methode  bekämpfender  Artikel.  Leip- 

zig 1853.  —  Block,  Traite"  de  statistique, 
•_>.  Aufl.,  ebd.  1886,  S.  211«.  u.  ö.  -  Gabaglio, 
Teona  generale  della  statistica,  2.  Aufl..  Mailand 
1888,  Teil  I.  S.  234/35  u.  ö.;  Teil  II,  S.  7/8.  - 
Bulletin  de  la  commission  centrale  de  statistique, 
Teil  XVI,  Brüssel  1890,  S.  127-141.  -  Biblio- 

graphie nationale.  Dictionnaire  des  ecrivains 
.  T.  2.  Brüssel  1892.  (Genaues  Verzeichnis 

seiner  Schriften). 
HelUel. 

Heyn,  (Mio, 
I :  [.    i  60  in   Lüneburg,  wurde  i" 

l,  ipzig  /iiin   Dr.  iur.  promoviert,  war  zun 
in    Hamburg   ;>l-    Amtsrichter  tätig,  dann   bei 
der  i1  ■  nur  in  Stuttgart  und  bei   dun 
Verein  zum  Schutze  der  Goldwährung  daselbsl 

und  uiii'i nahm  1904  die  Stelle  eines 
Syndikui  der  Hand  tUkammer  in  NQrnberf .  Hier 
starb  «i    am  28  'XII.    I .■ii  dl.-  Theoi  ie  d 

. '"     all    in    ;ili   r    u>ii    die    <i  lldth 

verd                   bt.      Er    ■ 
N muh n.iii . t .- n ,  indem  er  die  Anschauung  ver- 

Indete,  daß  auch  ein  Geld  ohne 
Punktion  zu  erfüllen  veri 

i    den    N   inal  n    zeitlich 
eleu, ii    \V|. •  •    M     um 

!  Ilen 
und    einen 

■    n  miiUte,  wi  il  zontl  ein 

I   ' 

Wert.      Di    ii    Werl 
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stütze  sich  auf  die  gleichen  Faktoren  wie  bei 
allen  wirtschaftlichen  Gütern  überhaupt,  näm- 

lich darauf,  daß  sie  Nutzen  bringen  und  daß  ihr 
Verlust  etwas  kostet.  Der  Nutzen  des  Papier- 

geldes, wie  jedes  anderen  Geldes  ohne  Rücksichl 
auf  seinen  Stoffwert,  bestünde  darin,  daß  es 
einerseits  vermöge  der  ihm  gesetzlich  beigelegten 
und  in  den  laufenden  Verträgen  begründeten 

„Zahlkraft"  imstande  sei,  jedem,  der  Geld 
schuldet,  in  Hohe  seines  Nennwerts  Schuld- 

befreiung zu  verschaffen,  und  daß  es  anderer- 
seits einen  Preis  und  deshalb  ..Kaufkraft"  be- 
sitze, die  es  den  rnhabern  ermöglicht,  sich  dafür 

Waren  aller  An  in  ihren  durch  den  (ieldpreis 
bestimmten  Menge  zu  verschärfen.  Und  der 
Verlust  des  Geldes  ist  mit  Kosten  verknüpft. 
Dies  erfahre  jeder  einzelne  an  sich  selbst,  da  er 
als  Privatmann  niemals  imstande  Bei,  sich  im 
Verlustfalle  kostenlos  Ersatz  zu  beschaffen, 
sondern  sich  gezwungen  sehe,  Arbeit  zu 
oder  Waren  usw.  zu  veräußern  Für  den  Staat 
aber  empfahl  Heyn  einen  größeren  Goldschatz 
zu  halten  und  er  i-t  Insofern  ein  Hauptvertreter 

der  sog.  „Goldkernwährung"  geworden.  Er hält  einen  Goldschatz  für  erforderlich  oder  doch 
für  dringend  wünschenswert,  um,  weil  an  Bre 
Zeij  noch  Easl  trän/,  in  metallistischen  Ideen  be- 

fangen Bei  und  im  Golde  das  einzige  und  ver- 
meintlich von  Natur  ans  wertstabile  Element  er- 

blicke, ilns  Vertrauen  zu  dem  Papiergelde  im 
[nlande  und  im  Auslände  aufrecht  zu  erhalten 
und  dadurch  das  ordnungsmäßige  Funktioniert  d 
aller  Geldeinrichtuneen  zu  richern  (vgl.  Heyn: 
Geld,  Währung,  Valuta). 

Heyn  veröffentlichte  folgende  Arbeiten  a)  in 
B  u  c  h  f  (i  r  m  :  Papierwährung  mit  Gold 
für  den  Auslandsverkehr,  Berlin  L894  Theorie 
des  wirtschaftlichen  Werts.  I,  Berlin  1899.  — 
Irrtümer  auf  dem  Gebiete  des  Geldwesen  ,  Ber- 

lin 1900.  —  Erfordernisse  des  Geldes,  Leipzig 
1912.  —  Unser  Geldwesen  nach  dem  Kriege 
(Kinanzwirtsehaftliche  Zeitfragen,  lieft  28), 
Stuttgart  1916.  -Geld,  Währung,  Valuta,  Ber- 

lin 1919  (SA.  .ins  Tochnik  und  Wirtschaft). 
Die  Noteninflation  als  Krankheitserscheinung 
unseres  Wirtschaftslebens.  (Forderungen  der 
Zeit.  Heft  6),  München  1921,  b)  in  Zeit- 

schriften und  zwar  in  Z.  f.  St.,  in  Z.  f.  S. 
(hier  insbesondere:  Zur  Frage  der  Eliminierung 
des  Wertproblems  aus  der  Geldtheorie;  Der 
Kampf  um  den  Geldwert;  Neue  Untersuchungen 
über  die  Frage  der  Wertstabilität  des  Geldes, 
1913),  in  .11).  f.  Nat.  Außerdem  zahlreiche  Auf- 

sätze im   Bankarchiv. 

Vgl.  über  Heyn:  Genzmer,  Kritische  Betrach- 
tungen zur  nominalistischen  Geldtheorie  (Frei- 

burger Dissertation)  1917.  /..  E. 

Hildebrand,  Bruno, 
geb.  am  6./III.  1812  in  Naumburg  a.  d.  S.,  gest. 
am  29./ 1.  1878  in  Jena,  habilitierte  sich  1836 
als  Privatdozent  für  Geschichte  in  Breslau, 
1839  außerordentlicher  Professor  in  Breslau  und 
1841  ordentlicher  Professor  der  Staatswissen- 

schaften in  Marburg.  1848  vertrat  er  Marburg 
in  der  Paulskirche  zu  Frankfurt,  1849—1850 
die  Stadt  Bockenheim  im  kurhessischen  Land- 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

tage.  September  1850,  nach  Auflösung  des  Land- 
tages, in  welchem  der  Antrag,  der  Regierung 

den  verlangten  verfassungswidrigen  Finanzzu- 
schuß zu  verweigern,  von  Hildebrand  gestellt 

war,  wurde  dieser  im  Disziplinarwege  seiner 
Stillung  entsetzt,  ging  darauf  nach  der  Schweiz 
und  bekleidete  dort  die  Professur  der  Staats- 
wissenschaften  erst  in  Zürich,  dann  in  Bern, 
wo  er  auch  das  erste  kantonale  statistische 
Bureau  gründete.  1861  verpflanzte  er  den  Sitz 
seiner  Lehrtätigkeit  von  Bern  nach  Jena,  be- 

gründete dort  1862  die  „Jahrbücher  für  National- 
ökonomie und  Statistik",  welche  er  anfänglich 

allein,  von  1873  ab  unter  Assistenz  seines  Schü- 
lers J.  Conrad  redigierte  und  übernahm  am 

l./VII.  1864  die  Leitung  des  auf  sein  Betreiben 
errichteten  Statistischen  Bureaus  der  Vereinigten 
Thüringischen  Staaten. 

Hildebrand  war  mit  Röscher  und  Knies  Grün- 
der der  (älteren)  deutschen  historischen  Schule. 
Er  veröffentlichte  von  staatswissenschaft- 

lichen  Schriften  a)  in  Buchform:  Xenophontis 
et  Aristotelis  de  oeconomia  publica  doctrinao 
illustratae,  2  Teile,  Marburg  1845.  -  Die  Natio- 

nalökonomie der  Gegenwart  und  Zukunft,  1. 
feinz.)  Bd.,  Frankfurt  a.  M.  1848.  -  Die  kur- 
hessische  Finanzverwaltung,  Kassel  1850.  — 
Statistische  Mitteilungen  über  die  volkswirt- 
Bchaftlichen  Zustände  Kurhessens,  Berlin  1853. 

Beiträge  zur  Statistik  des  Kantons  Bern, 
Bd  I,  1.  Hallte.  Hern  1860.  —  De  antiqttissimae 
agri  romani  distributionis  fide,  Jena  1862.  — 
Statistik  Thüringens.  Mitteilungen  des  Sta- 

tist i  i  lien  Bureaus  Vereinigter  Thüringischer 
Staaten,  2  Bde.,  Jena  1867-78.  -  Ferner  er- 

schien in  Bd.  XII  des  Bulletin  de  la  Commission 
centrale  de  Btatistique  eine  von  Ileuschling  (s.  d.) 
veranstaltete  französische  Uebersetzung  eines 
Kollegienheftes  der  Hildebrandschen  Vorlesung 
über  Statistik  im  Dienste  der  Verwaltung  unter 
dem  Titel:  Principes  de  statistique  administra- 

tive, enseignets  ä  1' Universite"  de  Jena,  1872. 
b)  Aufsätze  in  den  Jb.  f.  Nat.  und  im 

Neuen  Schweizerischen  Museum. 
Vgl.  über  Hildebrand:  J.  Conrad,  Bruno 

Hildebrand  (Jb.  f.  Nat.,  Bd.  30,  1878, 
S.  I-XV.)  -  A.  v.  Scheel,  B.  Hildebrand 
(Augsburger  Allgem.  Zeitung,  Jahrg.  1878, 
Beilage  Nr.  64.)  —  Neumann-Spallart,  B. 
Hildebrand,  Nekrolog  (Statistische  Monatsschr., 
Jahrg.  IV,  Wien  1878,  S.  189/90.)  -  Allgemeine 
deutsche  Biographie,  Bd.  XII,  Leipzig  1880, 
S.  399.  —  Nouveau  dictionnaire  d'6conomio 
politique,  Bd.  I,  Paris  1891,  S.  1129/30.  -  Geh- 

rig, Bruno  Hildebrand  (Jb.  f.  Nat.,  Bd.  98, 
1912,  S.  I-XVI.)  -  Rosenfeld:  Mit- 

teilungen über  Bruno  Hildebrand  aus  der  Zeit 
seiner  Marburger  Professur  (Mitteilungen  an  d. 
Mitgl.  d.  Ver.  f.  hess.  Gesch.  Jg.  1912/13,  S.  57 
-59).  Mcitzel. 

Hilfskassen. 

1.  Begriff  und  Arten.  2.  Entwicklung  von 
1884-1892.  3.  Fortentwicklung  von  1892-1905. 
4.  Gesetzgeberische  Reformpläne.  5.  Statistik 
seit  1905  und  das  Ende  der  Hilfskassen  1912. 

1.  Begriff  und  Arten.  Der  Name  Hilfskassen, 
unter  welchen  man  früher  alle  zur  gegenseitigen 

Bd.  v  17 



258 Hilfskassen 

Unterstützung  ihrer  Mitglieder  begründeten  Ver- 
einigungen und  Anstalten  zusammenfaßte,  gleich- 

viel ob  sie  auf  freier  Übereinkunft  oder  auf 

Beitrittazwang  beruhten,  war  seit  dein  Inkraft- 
treten des  ReichsG.  v.  16.  VI.  1883  betreffend  die 

Krankenversicherung  der  Arbeiter  (Kranken- 
versicherung) nur  noch  den  sogenannten  freien 

Blassen  verblieben,  wahrend  den  verschiedenen 

dir  Durchführung  des  gesetzlichen  Versicherungs- 
zwanges dienenden  Organisationen  besondere 

technische  Bezeichnungen  beigelegl  wurden.  Nur 

von  den  „freien  HilfsKassen"  soll  im  [olgenden 
gehandelt  werden. 

Die  Freiheil  der  „freien  Kassen"  war  keine 
absolute.  Sie  bestand  hauptsächlich  darin,  daß 
die  Mitgliedschaft  bei  ihnen  durch  freiwilligen 

it  erworben  wurde  und  auch  freiwillig  wieder 
aufgegeben  werden  durfte,  ferner  daß  sie  zur 
Aufnahme    von    Mitgliedern    nicht   gezwungen 
werden    konnten,    diese   vielmehr   von   beliebigen 

Bedingungen  abhangig  machen  durften,  endlieh 
daß  sie  \un  ihren  Mitgliedern  allein  ohne  Mit- 

wirkung der  Arbeitgeber  verwallet  wurden.     Im 
übrigen  unterlagen  auch  die  freien  Kassen  einer 

uchen   Einwirkung,  und  zwar  in 
tüedenem   Grade,   je  nachdem  sie  zu  den 

riebenen  Bilfskassen  zahlten  oder 
Ilielu. 

Die  Verhältnisse    der    ersteren    regelte    das 
v.  7.  IV.  1876,  welches  mit  Rücksicht 

auf  das  Krankenversicherungsgesetz  durch  eine 
Ue  v.  l.  VI.  1884  in  wesentlichen  Punkten 
indert    worden   war.      Jenes   Gesetz   hatte 

eb  in  der  eingeschriebenen  Hilfskasse  den 

finsarnen  Normaltypus  für  freie  Kassen  und 
wai  .  hatten  wollen:  einerseits  sollte 

die    .  ■  it    zu    einer    solchen    von    dem 

lokal  durch  *  Irtsstatul  zulässigen 
efreien,   andererseits  sollten   aber 

auch  .  orhandenen  wie  auch  die  künftig 
zu  errichtenden  Zwangskassen  die  form  der  ein- 

nen    Hilfskasse   annehmen.       tnfolge- 
'i     wurden    auch    in    dem     Zeitraum     von 

]"T;     1883  zahlreiche  Zwangskassen  in  einge- 
n   umgewandelt    und   neue 

iebene  Bilfskassen  ins 

tili.  I  »iese  Zwangskassen  haben  jedoch 
I   wii-der    aufgehört    einge- 
'i    ZU   sein;   sie   verwandelten 

6  di     KVG.  je 
oder 

mit  \  c  rblieb  die  Form 
ti  ii  noi  li  im  die 

Aber  nullt   it 1 1 •-  freien   Hilfskasten   waren 
n  auch  zahlreiche 

lolerll 

auf  d 

Ireilnh  in  ihrer  nii  I > t   völlig 
nnbeachräi  n  Uen 

und   iii-- 

daher:    aut    i 
rrii  btete  ii 

lim- 

nz  und  ihn 

liehen  gesetzliehen  Vorschrift  ableiteten;  es  ge- 
nügte, daü  sie  mit  den  erwähnten  Normen  nicht 

in  Widerspruch  standen  und  insofern  ein  legales Dasein  führten. 

/wischen  den  eingeschriebenen  und  den 
übrigen  freien  Hilfskassen  waltete  nun  ein  tief- 

greifender Unterschied  ob:  jene  durften,  ebenso 
wie  die  Zwangskassen,  nur  Krankenfürsorge  und 

Sterbegeld  gewähren  und  keinen  anderen  Zwecken 
dienstbar  sein.  Den  übrigen  freien  Kassen  da- 

gegen war  es  unverwehrt,  auch  Invaliden-  und 
Alters-,  Witwen-  und  Waisen-,  Heise-  und  Arbeits- 

Losigkeitsversicherung  usw.  in  den  Hereich  ihrer 
Wirksamkeit  zu  ziehen.  Dementsprechend  waren 
auch    der    Verbindung    eingeschriebener    Kassen 
mit  anderen  Gesellschaften  und  Vereinen  enge 
Schranken  gezogen,  welche  für  die  übrigen  freien 
Kassen  nicht  galten.  Endlich  waren  die  Befugnisse 
der  Aufsichtsbehörde  gegenüber  den  eingeschrie- 

benen   Kassen   weit   einschneidender. 

Beide  Arten  der  freien  Uilfskassen  endlich, 

die  eingeschriebenen  und  die  nicht  eingeschrie- 
benen, zerfielen  aber  wiederum  in  zwei  Klassen: 

solche,  deren  Mitgliedschaft  von  der  Verpflichtung, 
einer  Zwangskasse  anzugehören,  befreite,  und 
solche,  bei  denen  dies  nicht  der  Kall  war.     Diese 

Befreiung  war  nämlich  nach  §  75  des  KVG.  an 
die  Voraussetzung  geknüpft,  daß  die  Hilfskasse 
gewisse  Mindestleistungen  gewährt,  welche  denen 
der    Gemeindekrankenversicherung,     also    der 
niedrigsten,  durch  RVO.  beseitigten  Zwangsver- 
sicherungslorin,  gleich  oder  doch  gleichwertig 
waren.  Ob  sie  diese  Voraussetzung  erfüllen 
wollen  oder  nicht,  stand  im  Belieben  der  freien 

Kassen.  An  sich  war  den  von  ihnen  zu  ge- 

währenden Unterstützungen  jetzt  keine  Mini- 
malgrenze mehr  gesetzt,  wie  sie  früher  im  Hilfs- 

kassen-G.  v.  7./IV.  1878  vorgeschrieben  war.  Ks 
gab     also    auch    freie     Kassen,    deren     Kranken- 

Eür sorge  jenes  Mindestmaß  des  ij  7.">  des  KVG. nicht  erreichte,  wenngleich  sie  möglicherweise  in 
anderer    Richtung    ihren    Mitgliedern    Vorteile 
boten,  welche  der  Zu  a nirskassc  fremd  waren.  Die 

Mitglieder  solcher  freier   Kassen  waren  aber  jener 
Befreiung   nicht    teilhaftig,   gehörten   vielmehr, 
sobald   sie   in    eine    nach   dem    Krankeiive  rsichc- 

rungsgesetz  versicherungspflichtige  Beschäftigung 
traten,  der  zuständigen  Zwangskasse  bzw. 
Gemeindekrankenversicherung  kraft  Gesetzes  an, 
wobei  ihnen  unbenommen  war.  daneben  auch  in 

der  freien  Kasse  zu  verbleiben.  LJeberhaupf  war 
die  gleichzeitige  Mitgliedschaft  in  einer  Zw,! 
I  i  undeinei  freien  Kasse  nicht  unzulässig,  viel- 
mehi  war  eine  solche  Doppelversicherung  durch 
da-  Gesetz  ausdrücklich  vorgesehen,  welches 
eben  i  laßn   • !"  zur  Verhütung  einer Heu    hatte. 

I »ie  freien  I lilfsl  den  sonach  zu  den 
Zwangnkassen  in  einem  zwiefachen   Verhältnis: 

traten    sie    ergänzend    neben    die 
Zwnngskassen,    und    zwar   insofern    sie    1.   auch 
anderen   Zwecken   ab   bloß   dei    Kranken-   und 

dienten,  2.  den  Pei  tonen, 
welche   dem    KrankenverBicherui  nicht 
unterl  l        ;cnhcit  boten,  Bich  gegen  Krank- 

uii*l   :;.    ihn    Mitgliedern   der 
•    eil    eröffneten      ich 

durch  gleichzeitige  Mitgliedschaft  bei  einei  freien 
höhere  und  andi  i  ri        •    I  ntei   tut 
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insofern  sie  —  vorausgesetzt,  daß  sie  dem  §  75 
des  KVG.  genügten  —  ihre  Mitglieder  der  Not- 

wendigkeit enthoben,  in  eine  Zwangskasse  ein- 
treten oder  in  einer  solchen  verbleiben  zu  müssen. 

Man  kann  im  letzteren  Fall  von  Ersatzkassen, 
im  ersteren  von  Zuschußkassen  sprechen,  als 
welche  auch  heute  noch  die  Kassen  anzusehen 

sind,  die  nach  gesetzlicher  Beseitigung  des  Be- 
griffs der  Hilfskassen  seit  1912  an  deren  Stelle 

getreten  sind.    (Vgl.  unten  Nr.  4.) 
2.  Entwicklung  von  1884  — 1892.  In  wel- 

chem Umfange  die  Ergänzung  der  Zwangsver- 
sicherung durch  die  freien  Kassen  stattfand, 

war  man  in  keiner  Weise  festzustellen  bemüht. 
Hingegen  hat  der  Konkurrenzkampf  der  beiden 
Kassenarten  in  hohem  Grade  die  öffentliche  Auf- 

merksamkeit auf  sich  gelenkt  und  auch  die 
Gesetzgebung  beeinflußt.  Man  hätte  glauben 
sollen,  daß  die  Vorteile,  welche  die  Zwangskassen, 
namentlich  die  beiden  llauptfonncn  derselben,  die 
Orts-  und  Betriebskrankenkassen,  ihren  Mitglie- 

dern boten,  die  Leistungen  der  freien  Kassen  bei 
ueii  ein  hätten  üben  retten  müssen,  da  bei  jenen  die 
Beiträge  von  den  Arbeitgebern  rorgescho 
einem  Drittel  aus  eigenen  Mitteln  entrichte!  und 
im  Fall  der  Säumnis  gleich  öffentlichen  Abgaben 
beigetrieben  wurden,  während  die  freien  Kassen 
lediglich  auf  die  Beiträge  der  Mitglieder  Belbsl 
angewiesen  waren  und  Rückstände  nur  im  Wege 
gerichtlicher  Klage  and  privater  Zwangsvoll- 

streckung einziehen  konnten.  Gleichwohl  war  es 
gerade  der  Ausschluß  der  Arbeitgeber  von  der 
Beteiligung  an  den  Beiträgen  und  folgeweise  auch 
an  der  Verwaltung,  dem  die  freien  Kassen  einen 
Zufluß  von  Mitgliedern  hauptsächlich  zu  danken 
hatten.  Zum  Teil  beförderten  ihn  manche  Arbeit- 

geber selbst,  indem  sie  nur  solchen  Personen  Be- 
schäftigung gaben,  die  einer  freien  Kasse  ange- 

hörten. Namentlich  aber  erschien  die  unabhän- 
gige Selbstverwaltung  und  das  Bewußtsein,  alles 

der  eigenen  Kraft  zu  verdanken,  vielen  Arbeitern 
wertvoll  genug,  um  für  diesen  Preis  auf  die  Zu- 

schüsse der  Arbeitgeber  Verzicht  zu  leisten.  Hier- 
zu trat,  daß  die  Zwangskassen  ärztliche  Be- 

handlung, Arznei  usw.  in  natura  zu  gewähren 
hatten  und  zu  diesem  Zwecke  meist  Kassenärzte 
anstellten,  deren  Behandlung  sich  alle  Mitglieder 
unterwerfen  mußten,  wenn  sie  auf  die  Unter- 

stützung der  Kasse  Anspruch  erhoben.  Die  freien 
Kassen  hingegen  machten  in  der  Regel  von  der 
gesetzlichen  Ermächtigung  Gebrauch,  an  Stelle 
ärztlicher  Behandlung  usw.  einen  Geldbetrag 
zahlen  zu  dürfen,  und  überließen  es  ihren  Mit- 

gliedern, denjenigen  Arzt  zuzuziehen,  der  ihr 
Vertrauen  besaß;  auch  in  dieser  freien  Arztwahl 
erblickten  viele  einen  Vorzug,  der  sie  bestimmte, 
den  freien  Kassen  beizutreten.  Ferner  machten 
sich  parteipolitische  Gesichtspunkte  stark  geltend; 
die  Sozialdemokratie  entfaltete  eine  erfolgreiche 
Propaganda  für  ihre  Zentralkassen,  und  ebenso 
erfuhren  die  Hirsch-Dunckerschen  Gewerk- 
vereinskassen  eine  bedeutende  Verstärkung. 
Beide  Arten  der  freien  Kassen  waren  endlich  im 
Gegensatz  zu  den  auf  einen  bestimmten  Bezirk 
beschränkten  Zwangskassen  durchweg  national 
organisiert,  d.  h.  sie  besaßen  neben  einer  Haupt- 

stelle allenthalben  örtliche  Verwaltungsstellen, 
sie  garantierten  ihren  Mitgliedern  dadurch  das 
Verbleiben  in  einer  und  derselben  Kasse  auch  bei 
häufigem  Ortswechsel  und  erleichterten  so  die 
Freizügigkeit  in  höherem  Maße,  als  sie  bei  den 

Zwangskassen  gewahrt  ist.  Alle  diese  und  ver- 
einzelt auch  noch  andere  Motive  (für  die  Hand- 

lungsgehilfen z.  B.,  soweit  sie  ortsstatutarisch  dem 
Versicherungszwang  unterworfen  wurden,  die  Ab- 

neigung, mit  Handarbeitern  usw.  in  derselben 
Kasse  vereinigt  zu  sein)  kamen  der  Entwicklung 
der  freien  Kassen  zugute.  Auch  erwiesen  sie  sich 
hinreichend  leistungsfähig,  um  den  Wettbewerb 
mit  den  Zwangskassen  durchzuführen.  Ver- 

fügten diese  infolge  der  Zuschüsse  der  Arbeitgeber 
über  reichere  Mittel,  so  waren  jene  im  allgemeinen 
mit  niedrigeren  Krankheitsrisiken  belastet,  da  sie 
die  Aufnahme  der  Mitglieder  von  einem  Gesund- 

heitsattest und  einerAltersgrenze  abhängig  machen 
durften,  während  die  Zwangskassen  auch  alten, 
schwächlichen  und  selbst  kranken  Personen,  ja 
sogar  Halbinvaliden,  bei  denen  die  Voraus- 

setzungen der  Versicherungspflicht  vorlagen,  die 
Mitgliedschaft   nicht  versagen  durften. 

So  ergab  sich  das  eigentümliche  Resultat, 
daß  gerade  die  freien  Kassen,  deren  Vorkämpfer 
die  Einführung  des  allgemeinen  Kassenzwanges 
so  sehr  verabscheul  hatten,  von  dieser  zunächst 
nur  Vorteil  zogen  und  ihr  einen  ganz  unerwarteten 
Aufschwung  verdankten;  sie  breiteten  sich 
namentlich  an  einzelnen  Industrieplätzen  (z.  B. 
im  Regierungsbezirk  Düsseldorf]  anfangs  derart 
aus.  daß  die  I  »rtskratikenkassen  in  ihrem  BeStande 
gefährdet  erschienen.  Doch  bald  entdeckten  diese 
eine  Walle,  die  den  Hilfskassen  verhängnisvoll 
werden  sollte.  Wie  erwähnt,  ist  den  Hilfskassen 
das  Privileg,  ihre  Mitglieder  von  der  Zugehörig- 

keit zu  der  Zwangskasse  zu  befreien,  nur  unter 
der  Voraussetzung  verliehen  gewesen,  daß  ihre 
Leistungen  denen  der  früheren  ( iemeindekranken- 
versicherung  gleichkamen.  Um  allen  Beteiligten 
hierüber  stets  Gewißheit  zu  verschaffen,  war 
bestimmt  worden,  die  höhere  Yerwali  angsbehörde 
müsse  bei  Zulassung  einer  freien  Kasse  auf  deren 
Antrag  bescheinigen,  daß  das  Kassenstatut  dem 
§  75  des  KVG.  genüge.  Derartige  Bescheini- 

gungen besaßen  auch  die  meisten  Hilfskassen 
und  glaubten  sich  damit  gegen  alle  Reklamationen 
seitens  der  Zwangskassen  geschützt.  Das  Reichs- 

gericht entschied  jedoch  1886,  daß  solche  Be- 
scheinigungen einer  Nachprüfung  der  Statuten 

durch  den  Richter  nicht  im  Wege  ständen.  Auf 
dieser  Grundlage  eröffneten  nun  die  Ortskranken- 

kassen an  vielen  Orten  einen  systematischen 
Feldzug  gegen  die  freien  Kassen.  Infolgedessen 
lösten  sich  eine  ganze  Anzahl  freier  Kassen  voll- 

ständig auf,  andere  entsagten  der  Konkurrenz 
mit  der  Zwangskasse  und  organisierten  sich  als 
bloße  Zuschußkassen,  andere  wieder  beschritten 
den  Rechtsweg  oder  entschlossen  sich,  ihre 
Statuten  dem  §  75  des  KVG.  genauer  anzupassen. 
Immerhin  erlitten  auch  diese,  selbst  soweit  sie  die 

Prozesse  gewannen,  in  der  Zwischenzeit  erheb- 
liche Einbuße  an  Mitgliedern,  und,  einmal  der 

Zwangskasse  einverleibt,  verschmähten  oder  ver- 
säumten wohl  auch  viele,  behufs  Uebertritts  in 

die  freie  Kasse  rechtzeitig  ihre  Entlassung  zu  be- 
antragen. Zudem  verlangten  auch  die  Arbeit- 

geber vielfach,  daß  ihr  Personal  sämtlich  den Ortskrankenkassen  beitrete. 

3.  Fortentwicklung  von  1892  bis  1905. 

Nicht  ohne  Spannung  sah  man  der  Lösung  ent- 

gegen, welche  die  Novelle  zum  Krankenversiche- 
rungsgesetz für  das  Problem  der  Stellung  der 

Hilfskassen  gegenüber  den  Zwangskassen  finden 
würde.    Die  Unfallversicherungsgesetze  und  das 

17* 
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Invaliditäts-  und  Altersversicherungsgesetz  hatten 
die  freien  Kassen  fast  vollständig  unbeachtet  ge- 

lassen und  sie  weder  an  denBcfugnissen  noch  an  den 
Pflichten  beteiligt,  mit  denen  sie  die  Zwangskassen 
ausstatteten.  Unter  den  zahlreichenKuiidgebiiugeii 
zur    Kritik    und    Revision   des    Krankem  eiMche- 

rungsgesetsee,  welche  der  Novelle  vorausgingen, 
wurde  sogar   wiederholt   der   Vorschlag  laui,   die 
Gleichberechtigung  der  Ereien  Kassen  mit   den 
Zwang>kassen     vollständig     zu     beseitigen     und 

:i    die    Autgabe    zuzuweisen,    die 

Kranken-  und  überhaupt  die  gesamte  Zwangs- 
Versieherung  durch  Annfallimg  llirer  Lüeken  und 
Vervollständigung  ihrer  Leistungen  bd  ergän  Bn. 
Die  freien  Kassen  selbsl  hinwiedenun  verlangten 
stärkere    (iarantieii    ihrer    zwar    im    G  &1 

Grundsati  angestellten,  in  cii-r  Praxis  aber  nur 
zu  häufig  illusorisch  gemachten  Gleichberech- 

tigung, und  zwar  dureh  Krlaii  einheitlicher  Voll- 
rorschriften  und  dureh  Errichtung  einer  ein- 

heitlichen Zentralstelle  für  das  ganze  Deutsche 
Reich,  welche  endgültig  und  bindend  über  die 

ondere  über  den 
Einklang   der    B  u   mit    §  75  des 
KVG.  en(  lle. 

J)eii  in  dieser  letzteren  l!e/iehung obwaltenden, 

oben  geschilderten  Mißständen  hat  die  Novelle 
■  der  Tat  durch  S  7  Ja  abgeholfen: 

die  l:  .  wurde  nunmehr  durch 

die  Z  Bundesstaaten,  in  ge- 
d  Fallen  du  Etei  ihskanzler  erteilt  und 

bd    anbedingt   maßgebend. 

Im  übrigen  erhielt  die  Novelle  das  Befreiungs- 
privüeg  der  Jh.:  rar  aufrecht,  knüpfte 

Vor  allem 

muüu'ii  auch  die  freien  Kassen  ärztliche  Be- 
hanu  .  in  natura  gewähren,  und 

nur  r.    welche    sogleich    einer 
•  n,  durften  dafür  mit  einer 

di     orts- üblich werden.    Ferner 

•  :•  r   Mindestleisl  ungen 
ibbehe  Tagelohn  am  Sitze 

i  remeinde- 
in  welchem  der  Versicherte 

ler  Novelle 
iebe  Pflichl 

•  ücherungs- 
-    und    den    Uebertril 

lieder- der  bei 

.     umeldi-ii.    ferner    die 

• 
I 

I 

■ 
■ 

■ 

Billigkeit  ui ■ 
erheblich  zu 

Wahl 
■ 

lldls- •  wurden  ab 

he    der 
r.t-iii   und 

u    der 

nur  dann  von  dem  Zugehörigkeitszwang  zu  einer 
anderen  Kasse  befreit,  wenn  ihnen  die  Hilfskasse 
die  Minimalleistungen  der  §§  (i  und  7  gewährte. 

I>as  l\  (i.  v.  i:i.  VII.1S!»!)  hat  dann  die  Hilfs- 
kassen iiiebi  nur  in  betreff  des  von  den  Versiche- 

rungsanstalten einzuleitenden  Heilverfahrens 

(§§  L8  bis  23)  den  anderen  Krankenkassen  gleich- 
gesl  BÜt,  sondern  auch  bei  den  Wahlen  der  bei  der 
Durchführung  der  Invalidenversicherung  mit- 

wirkenden Vertreter  der  Versicherten  wenigstens 
diejenigen  Uilfskassen  berücksichtigt,  welche  dem 
6  7ö  KVG.  genügen  und  deren  Bezirk  sich  über 
den  Bezirk  einer  unteren  Verwaltungsbehörde 
nicht  hinaus  erstreckt  (§§  G2  u.  b2;  vgl.  im 

übrigen  freilich  §  16b'  IV  G.). 4.  Gesetzgeberische  Reformpläne  seit  1905 
und  das  Ende  der  Hilfskassen  1912.  Die 

Anerkennung  der  guten  Seiten  des  llilfskassen- 
wesens  konnte  aber  nicht  dazu  verleiten,  über 

seine  Schattenseiten  hinwegzusehen,  deren  Vor- 
handensein hauptsächlich  wohl  in  gewissen 

.Mängeln  des  llilfskassengesetzes  ihre  Erklärung 
findet.  In  jenem  Gesetz  hatte  vor  allem  das 
Problem  der  Staatsaufsicht  über  die  Uilfs- 

kassen keine  gute  Lösung  gefunden.  Das  hat 
der  Gesetzgeber  eingesehen  und  sich  infolgedessen 
zunächst  bemüht,  eine  Besserung  der  gesetzlichen 
Vorschriften  eintreten  zu  lassen.  Nach  dem 

System  der  Normativbestimmungen,  welches 
im  Hillskassenwesen  bis  lull  herrschte,  durfte 
die  Aufsichtsbehörde  nur  die  Gesetzmäßigkeit 

des  Statuts  prüfen,  mußte  eine  Kasse  aber  zu- 
lassen, lediglich  wenn  keine  Mängel  des  Statuts 

wahrnehmbar  waren,  selbst  wenn  mit  Bestimmt- 
heit vorauszusehen  war,  daß  die  Kasse  keine 

Lebensfähigkeit  aufwies.  Dieses  System  gab  der 
Behörde  mithin  keine  ausreichende  Macht  zur 

Verhütung  von  Mißständen  und  war  zweifelsohne 
als  unzweckmäßig  und  unzureichend  anzusehen. 

So  wenig  die  privaten  Versicherungsunterneh- 
mungen, welche  der  Staatsaufsicht  auf  Grund  des 

G.  V.  L2.  V.  1901  unterstellt  sind,  nach  dem 
System  der  Normativbestimmungen  behandelt 
werden,  vielmehr  einer  umfassenden  materiellen 
Staatsaufsicht  unterstehen,  so  wenig  war  es  an- 

gebracht, den  Uilfskassen  gegenüber  den  übrigen 

privaten  Versiehe  titungen  ein  Vorzugs« 
recht  zu  gewähren.  Auf  Grund  der  Krfahrungen, 

daß  bei  den  Hflfskassen  „je  länger  je  mehr  erheb- 
liche Mißstände  zutage  getreten  sind,  denen  an 

der  Hand  di  derzeit  ;eltenden  Rechts  mit  nach- 
haltigem Erfolge  Dich  :   werden  kann" 

he  Nr.  101  der 
,  irde  dem  Reichstag  ein  n  esel  /.- 

eni wuii  über  die  Uilfskassen  v.  »8.  XI.  1906 

vorgelegt,  der  bestimmt   war,  den  hervorgetre- 
tenen Mißständen  dadurch  n,  daß  das 

besondere  H                              [(  hoben  and  die 
chriebenen  Uilfskassen  den  Bestimmungen 

G.    v.    12.  \ .    1901 

unterstellt  werden  sollten.     Infolge  der  Reiohs- 
liu  der  einer  Kommission  Qber- 

.'.tirf  nicht  zur  Erledigung,  wurde  viel- 
mehr .  -.rui •idert    und    mit 

namentlich 
"  .    •  cd,  weicht 

im     Hill 

itung  der  Kassenmitglieder,  um 

hohe  Einkommen  so  \er- 
rkungsklanseln  In  dsa 
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Aufnahmebedingungen ;  Unmöglichkeit  der  Ueber- 
wachung  einer  auf  ganz  Deutschland  sich  er- 

streckenden Kasse  durch  die  örtliche  Regierungs- 
stelle, hauptsächlich  infolge  mangelnder  Ueber- 

einstimmung  unter  den  verschiedenen  Behörden; 
Zusammenbruch  zahlreicher  Kassen;  Gründung 
von  Kassen  durch  vermögenslose  und  unerfahrene 

Personen;  Verbrauch  übermäßiger  Verwaltungs- 
kosten; Reklameunwesen  usw.)  Wie  gegen  den 

ersten,  so  hat  sich  dann  auch  den  gegen  den 

zweiten  Entwurf  eine  lebhafte  Oppiostion  na- 
mentlich von  seiten  der  sozialdemokratischen 

Hilfskassen  geltend  gemacht. 

Nicht  viel  weniger  Widerstand  fand  ein  mit 
den  Beschlüssen  der  Kommission  von  1906  im 
wesentlichen  übereinstimmender  neuer  Ent- 

wurf, dessen  Erledigung  sich  aber  bis  Ende  1911 
hinzog,  und  der  in  den  Reichstagsberatungen 
einige  wichtige  Ergänzungen  erfuhr.  Das  Gesetz, 
betreffend  Aufhebung  des  Hilfskassen- 
gesetzes  vom  20./XII.  1911,  welches  in  seinem 
vollen  Umfange  am  1.  Juli  1912  in  Kraft  getreten 
ist,  beseitigt  das  Wort  Hilfskasse,  welches  die 
deutsche  Gesetzessprache  Beitdem  nicht 
kennt;  vielmehr  licifieii  die  ehemaligen  llilfs- 
kassen  jetzt  „Versicherungsvereine  auf  Gegen- 

seitigkeit, die  zum  üetreiben  der  Versicherung 

ihrer   Mitglieder  gegen   Krankheit   befugt  sind". 
Die  Hauptbedeutung  des  Gesetzes  von  1911 

liegt  darin,  daß  unter  Aufhebung  des  alten  liill's- kassengesetzes,  die  bisherigen  llilfskassen  als 
Versicherungsvereine    auf    Gegenseitigkeit   dem 
Reichsgesetz  über  die  privaten  Versicherungs- 

unternehmungen v.  12./V.  1901  unterworfen 
werden.  An  die  Stelle  des  Systems  von  Normativ- 
bestimmungen  trat  also  das  System  der  mate- 

riellen Staatsaufsicht.  Die  eingeschriebenen 
Hilfskassen  hörten  auf  eine  besondere  Kassenart 

zu  sein.  Die  auf  Grund  landesrechtlicher  Vor- 
schriften errichteten  llilfskassen  konnten  durch 

Anordnung  der  Staatsregierung  gleichfalls  dem 
Aufsichtsgesetz  unterworfen  werden.  Soweit  die 
Hilfskassen  nur  als  Zuschußkassen  noch  tätig 
sein  wollten,  also  ohne  jedes  Vorrecht  zugunsten 
ihrer  brankenverricherungspflichtigen  Mitglieder, 
unterstehen  sie  lediglich  dem  Aufsichtsgesetz  von 
1901,  wie  jede  andere  private  Versicherungs- 

unternehmung. Soweit  die  Hilfskassen  aber 
Ersatzkassen  für  ihre  krankenversicherungs- 
pflichtigen  Mitglieder  sein  wollten,  kommen  für 
sie  auch  die  einschlägigen  Bestimmungen  der 
Reichsversicherungsordnung  in  Betracht.  Diese 
beschäftigt  sich  mit  den  Hüfskassen  in 
A.  25—28  des  Einführungsgesetzes,  sowie 
im  10.  Abschnitt  §§  503«.  Da  die  Er- 

satzkassen an  Stelle  der  reichsgesetzlichen 
Krankenkassen  Versicherungsträger  der  Kranken- 

versicherung sein  können,  müssen  sie  naturgemäß 
bestimmten  Anforderungen  entsprechen.  Zwar 
schreibt  die  Reichsversicherungsordnung  vor, 
daß  die  Mitglieder  der  Ersatzkassen  zunächst 
Mitglieder  der  eigentlichen  Krankenkassen  (Orts-, 
Land-,  Betriebs-  oder  Innungskrankenkassen) 
werden,  aber  auf  Antrag  der  Ersatzkassenmit- 

glieder ruhen  ihre  Rechte  und  Pflichten  bei  der 
Zwangskasse.  Eine  Befreiung  des  Arbeitgebers 
von  seinem  Beitragsteil  gegenüber  den  Pflicht- 

kassen ist  trotz  des  heftigen  Widerstandes  der 
Ortskrankenkassen  durch  G.  v.  2B./VI.  1919  ein- 

geführt worden,  nach  dem  die  Arbeitgeber  den 
vollen   Beitras;santeil   an   die   Ersatzkassen  un- 

mittelbar einzuzahlen  haben.  Von  dem  Bestreben 
geleitet,  eine  Vereinfachung  des  Kassenwesens 
herbeizuführen,  hat  die  Reichsversicherungs- 

ordnung den  Kreis  der  Ersatzkassen  stark  be- 
schränkt. Neue  Ersatzkassen  können  überhaupt 

nicht  mehr  gegründet  werden,  während  neue  Zu- 
schußkassen, falls  die  Aufsichtsbehörde  für 

Privatversicherung  die  Erlaubnis  gibt,  jederzeit 
neu  errichtet  werden  können.  Die  landesrecht- 

lichen Hilfskassen  sind  als  Träger  der  Kranken- 

versicherung völlig  weggefallen.  Von  den  ein- 
geschriebenen Hiltskassen  wurden  nur  die  vor 

dem  l./IV.  1909  errichteten  als  Ersatzkassen  zu- 
gelassen, sofern  sie  den  neuen  gesetzlichen  Bestim- 
mungen entsprachen,  wie  sie  §§  503  ff.  vorsehen 

Hervorzuheben  ist,  daß  alle  „Krankenver- 

sicherungsvereine auf  Gegenseitigkeit"  als  sog. 
kleinere  Vereine  eine  Anzahl  wichtiger  Befrei- 

ungen von  Vorschriften  des  Aufsichtsgesetzes 
genießen.  Es  finden  auf  die  Kassen  auch  die 
wichtigsten  Bestimmungen  des  Gesetzes  über  den 
\  ei>ieherungsvertrag  v.  30./V.  1908  Anwendung 

Im  Ausland  spielen  die  llilfskassen  auch  in 
der  Gegenwart  eine  viel  größere  Rolle  als  in 
Deutschland,  insbesondere  da,  wo  die  Sozialver- 

sicherung das  Entstehen  oder  den  Fortbcstand 
freier  Organisationen  begünstigt.  Das  klassische 
Land  der  llilfskassen  war  und  ist  noch  England, 
selbst  nachdem  England  das  deutsche  Vorbild 
der  ZwangSVersicheruiiL'  iiaeliL'eahint  hat(vgl.  Art. 
., llilfskassen" im  W.d. V.,3.  Aufl.  I. Bd. S.  1322 ff.). 

5.  Statistik.  Die  Zahl  der  llilfskassen  hat  von 

1886-1911  ungefähr  zwischen  1600  und  2000 
geschwankt;  der  Mitgliederbestand  sämtlicher 
Kassen  zusammen  hat  in  dieser  Zeit  zwischen 

»/«  und  5/4  Mill.  Personen  betrafen.  Seit  1912 
ist  die  Zahl  der  Kassen  sehr  erheblich  zurück- 

gegangen. Nach  der  Statistik  des  Reichsauf- 
sichtsamts für  Privatversicherung  unterlagen 

Ende  1918  seiner  Aufsicht  nur  noch  65  Ersatz- 
kassen mit  190052  Ersatzkassenmitgliedern  und 

44672  Zuschußkassenmitgliedern.  Die  Beitrags- 
einnahmen beliefen  sich  auf  insgesamt  10,1 

Mill.  M.;  die  Ausgaben  für  Versicherungsfälle 

betrugen  für  Ersatzkasscnmitglieder  7,8,  für  Zu- 
schußkassenmitglieder  1,5  Mill.  M.;  die  Ver- 

waltungskosten betrugen  1,9  Mill.  M.;  die  Ver- 
mögensbestände werden  mit  8,4  Mill.  M.  aus- 

gewiesen. Wieviel  ehemalige  Hilfskassen,  außer 
den  dem  Reichsaufsichtsamt  unterstehenden,  in 
einzelnen  Ländern  des  Reiches  noch  vorhanden 
sind,  ist  nicht  bekannt 

Literatur :  Außer  dem  Artikel  ,, Hilfskassen" 
von  Honigmanti  in  den  früheren  Auflagen 

dieses  Handwörterbuchs  vgl.  die  Artt.  „Hilfs- 
bauen" von  van  der  Borijht  und  Reuss  im 

Manesschen  Versicherungslexikon  nebst  Ergän- 
zungsband, Tübingen  1909  und  1913.  Hier 

finden  sich  ausführliche.  Literaturangaben  soivohl 
zur  Geschichte  wie  zum  gegenwärtigen  Recht  der 
Hilfskassen.  Ferner  ist  zu  verweisen  auf: 
Leyet^s,  Die  Hilfskassen  in  Gegenwart  und 

Zukunft,  Tübingen  1908,  gleichfalls  mit  Lite- 
raturnachweisen. Kleeis,  Das  neue  Recht 

der  Hilfskassen,  Frankfurt  a.  31.  1912.  — 
Felke,  Das  neue  Recht  der  eingeschriebenen 
Hilfskassen,  In.-Diss.,  Münster  1913.  Die  in 

I Limburg  im  4.  Jahrgang  erscheinende  Monats- 

schrift „Die  Ersatzkasse"  enthält  reiches 
Material.  Alfred  Manes. 
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Hinterbliebenenfürsorge 

b,  Binterbliebenenvereicheroiig,  Angestellten- 

Versicherung,  Versorgung  der  Ruhestandsbe- 
amten   und    Binterbuebenen,    Witwen-  und 

Waisenversorgung. 

Hinterbliebenenversicherung. 
I.  Entstehung  and  Entwicklung.  II.  Die 

Leistungen,  l.  allgemeine  Voraussetzungen. 
•_!.  Die  Witwenrente.  '■'>■  1  > i »-  Witwerrente.  4.  Die 
Waisenrente.  6.  Witwengeld  und  Waisenaus- 
Bteuer.  6.  Invaliden-  and  Waisenhauspflege. 
7.  Heilverfahren.  B.  Beispiele  für  die  Berechnung 
;n  Witwenrente  alten  Rechtes,  b)  Witwenrente 

n  Rechtes,  c)  Waisenrente  alten  Rechtes. 
di  Waisenrente    neuen    Rechtes.     III.    Stati- 
BtisC  he-.      IV.   Ausland. 

I.   Entstehung  und  Entwicklung. 

Dae    [nvaliditats-    und    Altersversiche- 

rungsG.  v.  22.  VT  L889  und  das  [nvaliden- 
versicherungsG.   v.   13./VI1.   1899   kannten 
keine  Hinterbliebenenversicherung,  als  An- 

deutung einer  solchen   vielmehr  nur  in  ge- 
■:    Fallen   die    Erstattung   der   Hälfte 

der  geleisteten  Beitrage  an  die  Hinterblie- 
der  Versicherten.    Im  übrigen  kamen 

nur  Leistungen  an  die  Versicherten  selbst  in 
kcht.     Nach  §  11  des  lnvalidenversiehe- 

rungsG.  konnte  aber  der  Bundesrat  der  Ser- 
ben/ schafl    gestatten,    die    Inva- 

lidenversicherung   für    diejenigen   Personen 
zu  übernehmen,  welche  in  den  zur  Genossen- 

schaft gehörenden  Betrieben  gegen  Betriebs- 
unfälle versichert  waren.    Eine  Bolche  Ein- 

richtung durfte  jedoch  nur  gestattet  werden, 
für  die  Hinterbliebenen  der  versicherten 

]'       .neu  zugleich  eine  Witwen-  und  Waisen- 
ründet    wurde.      Von   diesem 

.•  der  Bundesrat  Gebranch  gemacht, 
und    die    Hinterbliebenenversicherung    der 

ute  wurde  durch  die  .  der 

halt    in    Hamburg    be- 
schritt auf  dem 

allgemeinen  Einführung  der  Hinter- 
bliel 

1  ><■;  ''  ritl    u  urde .11      L902 

(BGBl.  tan.     §  16  I  \.  be- 
stimmte ; 

Dm   aal 
•  Dtiallende    Nettotolli 

d.-r  teilen   1,   2 
107,    107«  und  ,    sit- 
loUenden   ■  •  m  1  >ur<  b- 

den  Kopl  tfallenden    • 
loUertrag   derselben  l    /ur 

lei  Durchführung  einei   Witwen- 
und   w 

a.   üi>  tum 
Inkrafttri  di«    Mehr- 

llirlll 

Tritt  diesi's  (leset/,  bis  zum  1.  Januar  1910 
nioht  in  Kraft,  so  sind  von  da  ab  die  Zinsen  der 
angesammelten  Mehrerträge  selbst  von  den 
einzelnen  Invaliden  Versicherungsanstalten  nach 
Maligabe  der  von  ihnen  im  vorhergehenden  Jahre 
aufgebrachten  Versicherungsbeitrage  zum  Zwecke 
der  Witwen-  und  Waisenversorgung  der  bei  ihnen 
Versicherten  zu  überweisen. 

Die  Unterstützung  erfolgt  auf  Grund  eines 
vom  Reichsversioherungsamte  zu  genehmigenden 
Statuts. 

Inzwischen  begannen  die  Vorarbeiten 
zur  Rcichsversicherungsordnung.  Mit  Rück- 

zieht darauf  wurde  durch  G.  v.  ll./XII.  1909 

der  vorgesehene  Termin  bis  zum  l./IV.  1911 
hinausgeschoben,  und  später  durch  G.  v. 
27./I11.  1911  bis  zum  l./I.  1912. 

Die  llinlerbliebenenversicherung  ist  dann 
durch  die  Reichsversicherungsordnung  v. 
19./VII.  1911  eingeführt  und  am  l./I.  1912 

in  Kraft  getreten.  Sie  ist  ein  Teil  der  Inva- 
lidenversicherung und  wie  diese  im  IV.  Buche 

der  Reichsversicherungsordnung  geregelt. 
Ihre  Durchführung  liegt  den  Landesversiche- 

rungsanstalten und  Sonderanstalten  ob  (s. 

Art.  „Invalidenversicherung").  Der  Kreis  der 
Versicherten  ist  der  gleiche  wie  in  der  In- 

validenversicherung. Für  diese  und  die 

Hinterbliebenenversicherung  wird  ein  Ein- 
heit slieit rag  erhoben,  auch  das  Verfahren  bei 

Gewahrung  der  Renten  ist  in  beiden  Ver- 
Bicherungszweigen  gleich. 

Durch  das  G.  v.  12./VI.  1916  (RGBl. 

S.  525)  wurden  die  Waisenrenten  erhöht. 
Durch  V.  v.  3./I.  1918  wurden  am  l./II.  1918 
Rentenzulagen   (Teuerungszulagen)  zu  den 
Witwen-  und  Witwerrenten  in  Höhe  von 
monatlich  4  Dt  eingeführt,  die  durch  V. 
v.  21.  VI  11.  1919  (RGBl.  S.  1005)  v.  l./X. 
1919  an  auf  lo.M.  und  durch  G.  v.  20./V.  1920 
i  KGBI.  S.  11)01)  v.  1.  VII.  1H20  an  auf  mo- 

natlich   15    M.   erhöht    wurden.      Durch   das 

gleiche  Gesetz  und  muh  gleichen  Tage  an 
wurde   auch    Empfängern   einer    Waisenrente 
eine  monatliche  Rentenzulage  von  10  B£  für 

jedes  Kind  zugebilligt  und  gleichzeitig  be- 
stimmt, daß- die  Rentenzulage  olohen  Perso- 

nen nicht  gewahrt  wird,  die  auf  Grund  des 
r    über  die  Versorgung   von  Militär- 

Iinen  und  ihrer  Hinterbliebenen  bei 
lienstbeschädigung  ( RVersorgungsG.)  v, 

\-2.  V.  1920  i  RGBl.  S.  9891  eine  Rente  iur 
Hinderung  ihrei  Erwerbsfähigkeil  um  mehr 
all  zwei  Drittel  oder  eine  Hinterbliebenen- 

rente beziehen.  Außerdem  wurde  nach  dem 

•.II  L920  i  RGBl.  S.  2816)  v.  l./l. 
1991  an  den  Empfänger  einer  Hinter- 

bliebenenrente eine  Beihilfe  gezahlt,  die  bei 
Witwen-  und    Witwerrente  monatlich  40  M.. 

■reuten  monatlich  80  M.  betrug. 

d  nicht  Personen  zu,  die 
Reichs\ 

oiler   anderer    MilitäJ  •  tze  eine 
erhielten 
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Durch  G.  v.  23./VII.  1921  (RGBl.  S.  984) 
sind  die  Zulagen  und  Beihilfen  als  solche 
wieder  beseitigt.  Dafür  werden  vom  Inkraft- 

treten dieses  Gesetzes,  d.  h.  vom  l./X.  1921 

an  zu  den  festgesetzten  Renten  sog.  Renten- 
Erhöhungen  gewährt,  die  ebenso  hoch  sind 
Avie  Zulage  und  Beihilfe  zusammen.  Insofern 
handelt  es  sich  also  nur  um  einen  anderen 
Namen  für  die  bisherigen  Teuerungszulagen. 
Auch  diese  Rentenerhöhungen  werden  Per- 

sonen, die  auf  Grund  des  Reichsversorgungs- 
gesetzes  oder  anderer  Militärversorguntrs- 
gesetze  eine  Versorgung  erhalten,  nur  in- 

soweit gewährt,  als  sie  die  gewährte  Ver- 
sorgung übersteigen.  Anspruch  auf  diese 

Rentenerhöhungen  haben  aber  nur  solche 

Hinterbliebene,  deren  Rente  vor  dein  '.'>.' \\  1 1. 
1921  festgestellt  oder  neu  festgestellt  ist.  Die- 
jenigen  Rentenempfänger,  deren  Rente  erst 
später  festgestellt  ist  oder  noch  festgestellt 
wird,  erhalten  diese  Rentenerhöhungen  nicht. 
Dafür  werden  aber  diese  neuen  Renten  nach 
anderen  Grundsätzen  berechnet  wie  die  alten 
Renten.  Auch  zu  den  neuen  Renten  werden 

Rentenerhöhungen  gewahrt,  die  aber  eine 
andere  Höhe  und  auch  einen  anderen  Rechts- 
eharakter  haben  als  die  Rentenerhöhungen 
zu  den  alten  Renten.  Sie  sind  Bestandteile 
der  Rente  selbst  und  werden  deshalb  auch 

neben  der  Bülitärversorgung  in  voller  Höhe 
gezahlt.  Es  gibt  also  jetzt  zwei  Arten  von 
Hinterbliebenenrenten,  nämlich  Renten  alten 
und  neuen  Rechts.  Die  letzteren  sind  für 
die  Hinterbliebenen  günstiger. 

Bei  der  fortschreitenden  Geldentwertung 
haben  sich  auch  diese  Maßnahmen  nicht  als 
ausreichend  erwiesen.  Da  die  Landesver- 

sicherungsanstalten aber  mehr  nicht  leisten 
konnten  und  eine  weitere  Erhöhung  der 
Invalidenversicherungsbeiträge  nicht  an- 

gängig erschien,  hat  der  Gesetzgeber  einen 
anderen  Weg  beschritten.  Durch  G.  v.  7./XII. 
1921  (RGBl.  S.  1533)  sind  die  Gemeinden 
verpflichtet  worden,  den  Empfängern  von 
Renten  aus  der  Invalidenversicherung  auf 
Antrag  eine  Unterstützung  zu  gewähren. 
Diese  Unterstützung  ist  in  einer  solchen 
Höhe  zu  bemessen,  daß  das  Gesamtjahres- 

einkommen des  Empfängers  einer  Witwen- 
oder Witwerrente  den  Betrag  von  2100  M., 

einer  Waisenrente  den  Betrag  von  1200  M. 
erreicht.  Hat  der  Empfänger  Kinder  unter 
15  Jahren,  die  nicht  auf  Grund  der  Reichs- 

versicherungsordnung, des  Versicherungs- 
gesetzes für  Angestellte  oder  das  Reichs- 

versorgungsgesetz oder  anderer  Militärver- 
sorgungsgesetze eine  Rente  beziehen,  so 

erhöht  sich  die  für  das  Gesamtjahresein- 
kommen anzunehmende  Grenze  um  500  M. 

für  jedes  Kind.  Für  das  vierte  und  jedes 
weitere  Kind  beträgt  diese  Erhöhung  600  M. 
Elternlose  Enkel  unter  15  Jahren,  deren 
Unterhalt  der  Empfänger  der  Rente  ganz  oder 

überwiegend  bestreitet,  werden  den  Kindern 
unter  15  Jahren  gleichgestellt.  Bei  Be- 

rechnung des  Gesamt  Jahreseinkommens  bleibt 
das  Arbeitseinkommen  der  Rentenempfänger 
bis  zum  Jahresbetrage  von  2000  M.  außer 
Ansatz.  Bis  zum  Betrage  von  600  M.  ins- 

gesamt sind  auf  das  Gesamt  Jahreseinkommen 
nicht  anzurechnen  Bezüge  auf  Grund  des 
Reichsversorgungsgesetzes  oder  anderer  Mili- 

tärversorgungsgesetze, aus  der  knappschaft- 
lichen Versicherung,  aus  öffentlichen  oder 

privaten  Versicherungsunternehmungen,  aus 
privaten  Unterstützungseinrichtungen  sowie 
aus  Sparguthaben.  Das  Reich  ersetzt  den 
Gemeinden  80  v.  H.  der  von  ihnen  veraus- 

lagten Unterstützungsbeträge. 

II.  Die  Leistungen. 

Nach  der  Reichsversicherungsordnung 
waren  zu  gewähren:  Witwenrenten,  Witwer- 

renten und  Waisenrenten,  Witwengeld  und 
Waisenaussteuer;  die  beiden  letzten 
Leistungen  sind  durch  G.  v.  23./VII.  1921 
wieder  beseitigt.  Als  Nebenleistungen  kom- 

men Heilverfahren  für  die  Witwe  und  In- 

validen- und  Waisenhauspflege  für  Renten- 
empfänger in  Betracht. 

1.  Allgemeine  Voraussetzungen.  Wie 
schon  oben  erwähnt,  ist  die  Hinterbliebenen- 

versicherung ein  Teil  der  Invalidenversiche- 
rung. Alle  gegen  Invalidität  versicherten 

Personen  leisten  in  einem  einheitlichen  Bei- 

trag gleichzeitig  Beiträge  zur  Hinterblie- 
benenversicherung. Deshalb  ist  als  all- 

gemeine Voraussetzung  für  den  Anspruch 
auf  Hinterbliebenenbezüge  lediglich  auf- 

gestellt, daß  der  Verstorbene  zur  Zeit  seines 
Todes  die  Wartezeit  für  die  Invalidenrente 
erfüllt  und  die  Anwartschaft  aufrechter- 

halten hat  (s.  hierüber  Art.  „Invalidenver- 

sicherung"). Vom  l./I.  1931  an  kommen aber  auf  die  Wartezeit  nur  die  für  die  Zeit 

nach  dem  l./I.  1912  entrichteten  Beiträge  in 
Anrechnung. 

Keinen  Anspruch  auf  Hinterbliebenen- 
fürsorge haben  ferner  die  Hinterbliebenen 

solcher  Versicherten,  die  zur  Zeit  des  In- 
krafttretens der  Hinterbliebenenversiche- 

rung, d.  h.  am  l./I.  1912,  bereits  verstorben 
oder  invalide  geworden  waren. 

2.  Die  Witwenrente.  Die  Witwenrente 
wird  nicht  allen  Witwen  nach  dem  Tode 

des  versicherten  Ehemannes  gewährt,  son- 
dern nur  den  invaliden  Witwen.  Es  ist  davon 

ausgegangen,  daß  die  kinderlose  erwerbs- 
fähige Witwe  mindestens  im  gleichen  Um- 

fange tätig  sein  kann,  wie  die  ledige  weib- 
liche Person.  Die  Witwenrente  hat  also 

den  Charakter  einer  Witweninvalidenrente. 

Als  invalide  gilt  die  Witwe,  die  nicht  im- 
stande ist,  durch  eine  Tätigkeit,  die  ihren 

Kräften  und  Fähigkeiten  entspricht  und 

ihr  unter  billiger  Berücksichtigung  ihrer  Aus- 
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bildung  und  bisherigen  Lebensstellung  zu- 
gemutet werden  kann,  ein  Drittel  dessen 

zu  erwerben,  was  körperlich  und  geistig 
gesunde  Frauen  derselben  Art  mit  ähnlicher 
Ausbildung  in  derselben  Gegend  durch  Ar- 

beit zu  verdienen  pflegen.  Der  Invalid itats- 
begriff  ist  hier  also  mit  einer  praktisch  ziem- 

lich bedeutungslosen  Abweichung  der  gleiche, 
wie  er  für  die  Invalidenrente  festgestellt  ist 

(a,  Art.  „Invalidenversicherung").  "Witwen- rente erhält  nun  die  Witwe,  wenn  sie  dauernd 
invalide  in  diesem  Sinne  ist,  ferner  auch 

die  "Witwe,  die  nicht  dauernd  invalide  ist, alur  wahrend  26  Wochen  ununterbrochen  in- 
valide ist,  für  die  weitere  Dauer  der  Invali- 

dität  i  Witwciikrankenrente). 
Erhebt  eine  Witwe,  ehe  sie  invalide  ist, 

Anspruch  auf  Witwenrente,  so  wird  auf  ihren 
Antrag  durch  einen  sog.  Anwartschafts- 

bescheid die  Höhe  ihrer  Witwenrente  fest- 
gestellt und  die  Witwe  über  ihr  Recht  belehrt, 

nach  Eintritt  der  Invalidität  ihren  Anspiuch 
auf  Zahlung  anzumelden. 

Die  Witwenrente  beginnt  mit  dem  Tode 
berten  Ehemannes.    War  die  Witwe 

an  diesem  Tage  noch  nicht  invalide,  so  wird 
die   Witwenrente  erst  mit  Eintritt  der   In- 

validität gewährt. 
Die  Witwenrente  ist,  wie  die  übrigen 

Leistungen  der  ilinterbliebenenversicherung, 
auch  dann  zu  zahlen,  wenn  der  Versicherte 

hellen  ist.  Er  gilt  als  verschollen,  wenn 
wahrend  eines  Jahres  keine  glaubhaften 

richten  von  ihm  eingegangen  sind  und 
die  Dmstände  -einen  Tod  wahrscheinlich 
macl  Versicherungsamt  kann  von 
den  Hinterbliebenen  die  eidesstattliche  Er- 
bdärung  verlangen,  daß  sie  von  dem  Leben 

Vermißten    keine    anderen    als    die    an- 
Nachrichten  erhalten  haben.   Durch 

die  Kxiegsverhältnisse  hat  diese  Bestimmung 
deutung  erlangt      Wird 

daß  ein  Versicherter,  der  als 
holten    galt,    noch    lebt,    bo    wird    die 

Lere  Rentenzahlung  eingestellt    Die  Ver- 
tut   braucht    «in-   zu    Unrecht 
nicht  zurückzufordern. 

■    Invalidität 
in  lalle  der  Invalii 

die   '.  ..«/hl  für  die   Inva- lidem ti   für  die    Witwenrente 
erfüllt,     i  ill  aber  nicht   I 

rn   nur   eine,    und   zwar   die 
höhere,  und  d  Invaliden- 

1  >  ■•  V. .:  .lt  bei  dir  Wieilcrver- 
•  ird  nicht 

..irt. 

•■ 

IM.  Und  einem 
I  der  Vei  dt.     Diesei 
bei    den    Witwenrenten    alten    I;. 

dm    Zehntel 

Steigerungssätze  der  Invalidenrente,  die  der 
verstorbene  Ehemann  zur  Zeit  seines  Todes 
bezog  oder  bei  Invalidität  bezogen  hätte; 
bei  den  Witwenrenten  neuen  Rechtes  ist 
dieser  Grundsatz  auf  vier  Zehntel  festgesetzt, 
außerdem  werden  diese  Renten  neuen  Rechts 

um  jährlich  600  M.  erhöht.  Zu  den  Witwen- 
renten alten  Rechtes  dagegen  werden 

Teuerungszulagen  gewährt,  die  seit  dem 
l./X.  1921  Rentenerhöhungen  heißen  und 
55  M.  monatlich  betragen.  Zu  beiden 
Rentenarten  werden  jetzt  die  oben  er- 

wähnten Unterstützungen  nach  dem  G.  v. 
7./XII.  1921  von  der  Gemeinde  gezahlt. 

Der  Anspruch  der  Witwe  eines  Aus- 
länders, die  sich  zur  Zeit  seines  Todes  nicht 

gewöhnlich  im  Inland  aufhielt,  beschränkt 
sich  auf  die  Hälfte  der  Bezüge  ohne  Reichs- 

zuschuß und  ohne  Rentenerhöhung. 
Eür  die  Entziehung  der  Rente  beim 

Wiedereintritt  der  Erwerbstätigkeit  und  für 
das  Ruhen  der  Rente  beim  Aufenthalt  im 
Ausland  gelten  die  gleichen  Grundsätze  wie 
bei  den  Invalidenrenten. 

3.  Die  Witwerrente.  Nach  dem  Tode 
der  versicherten  Ehefrau  eines  erwerbs- 

unfähigen Ehemanns,  die  den  Lebensunter- 
halt ihrer  Familie  ganz  oder  überwiegend 

aus  ihrem  Arbeitsverdienst  bestritten  hat, 
steht  dem  Manne  Witwerrente  zu,  solange 
er  bedürftig  ist.  Die  Witwerrente  wird  in 
gleicher  Weise  berechnet  wie  die  Witwenrente. 

4.  Die  Waisenrente.  Waisenrente  er- 
halten nach  dem  Tode  des  versicherten 

Vaters  seine  ehelichen  Kinder  unter  fünfzehn 
Jahren  und  nach  dem  Tode  einer  Versicherten 
ihre  vaterlosen  Kinder  unter  fünfzehn  Jahren. 
Als  vaterlos  gelten  auch  uneheliche   Kinder. 

Nach  dem  Tode  der  versicherten  Ehefrau 
eines  erwerbsunfähigen  Ehemannes,  die  den 
Lebensunterhalt  ihrer  Familie  ganz  oder  über- 

wiegend aus  ihrem  Arbeits\  erdiemt  bestritten 
bat,     steht     den     ehelichen     Kindern     unter 
15  Jahren  Waisenrente  zu,  solange  sie  be- 

dürftig sind;  dies  gilt  auch,  wenn  zur  Zeit 
des  Todet  der  Versicherten  die  Ehe  nicht 
mehr  bestand. 

.Nach   dem   Tode  einer  versicherten   Ehe- 
frau, deren  Ehemann  sich  ohne  gesetzlichen 

Grund    von    der    häuslichen    Gemeinschaft 
1  halten  und  -einer  väterlichen   Unter- 
halt pflichl    entzogen    hat   Btehf    den   ehe- 

lichen  Kindern   unter   L6   Jahren    w., 

rente  ro,  tolangi      e  I  edürftig  sind.     I  >•• .iich,  wenn  zur  Zeil  des  Tode«  der  Ver« 
■tcii  die  Ehe  nicht  mehr  bestand  und 
1  Ihemann    ich    einer  väterlichen  l  1 

baltspflicbt  entzogen  bat 
Hinterläßt     di  t    Vei  ichei  bj  olose 
■  1    unter    15    Jahren,   deren    Unterhalt ■  ■!   Im    tritten  hat 

ihnen    Waisenrente    zu,     ol  a 

ind. 
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Die  Waisenrenten  fallen  weg,  sobald  die 
Waise  das  15.  Lebensjahr  vollendet. 

Jede  Waisenrente  besteht  aus  einem 
Reichszuschuß  von  25  M.  und  einem  Anteil 
der  Versicherungsanstalt.  Dieser  betrug  bei 
Renten  alten  Rechts  drei  Zwanzigstel  des 
Grundbetrages  und  der  Steigerungssätze  der 
Invalidenrente,  die  der  Ernährer  zur  Zeit 

seines  Todes  bezog  oder  bei  Invalidität  be- 
zogen hätte;  bei  den  Waisenrenten  neuen 

Rechtes  ist  dieser  Hundertsatz  auf  zwei 

Zehntel  festgesetzt,  außerdem  werden  diese 
Renten  neuen  Rechtes  um  jährlich  300  M. 
erhöht.  Zu  den  Waisenrenten  alten  Rechtes 

dagegen  werden  Teuerungszulagen  gewährt, 
die  seit  dem  l./X.  1921  Rentenerhöhungen 
heißen  und  30  M.  monatlich  betragen. 
Zu  beiden  Rentenarten  werden  gegebenenfalls 
die  oben  erwähnten  Unterstützungen  nach 
dem  G.  v.  7./X1I.  1921  von  der  Gemeinde 
gezahlt. 

Der  Anspruch  der  Waisen  eines  Aus- 
länders, die  sich  zur  Zeit  seines  Todes  nicht 

gewöhnlich  im  Inland  aufhielten,  beschränkt 
sich  auf  die  Hälfte  der  Bezüge  ohne  Reichs- 

zuschuß und  ohne  Rentenerhöhung. 
Eine  Höchstgrenze  für  die  Bezüge  der 

Hinterbliebenen  im  Vergleich  zu  der  In- 
validenrente des  Versicherten  selbst  war 

ursprünglich  im  Gesetz  vorgesehen;  sie  ist 
aber  später  wieder  beseitigt. 

Sind  beide  Eltern  der  Waisen  versichert 

gewesen  und  beide  gestorben,  so  wird  die 
Waisenrente  nur  einmal  gewährt,  und  zwar 
die  höhere  der  beiden  Waisenrenten. 

5.  Witwengeld  und  Waisenaussteuer. 
Sind  beide  Ehegatten  versichert  gewesen  und 
stirbt  der  Ehemann,  so  hat  seine  Witwe  für 
ihre  Person  keinen  Nutzen  davon,  daß  der 

Verstorbene  Beiträge  für  die  Hinterbliebenen- 
versicherung geleistet  hat,  denn  sie  kann  im 

Falle  der  Invalidität  die  Witwenrente  nicht 
erhalten,  weil  sie  schon  auf  Grund  ihrer 
eigenen  Beitragsleistung  Anspruch  auf  die 
höhere  Invalidenrente  hat.  Um  hier  einen 

Ausgleich  zu  schaffen,  hatte  die  Reichsver- 
sicherungsordnung noch  einen  Anspruch  auf 

Witwengeld  und  Waisenaussteuer  begründet. 
Das  Witwengeld  ist  wohl  zu  unterscheiden 
von  der  Witwenrente;  es  war  eine  einmalige 
Leistung  und  wirkte  wie  ein  Sterbegeld. 
Witwengeld  und  Waisenaussteuer  wurden 
gewährt,  wenn  zur  Zeit  der  Fälligkeit  der 
Bezüge  —  d.  h.  beim  Witwengeld  zur  Zeit 
des  Todes  des  Mannes,  bei  der  Waisen- 

aussteuer, wenn  die  Waise  das  15.  Lebensjahr 
vollendet  —  sowohl  der  Mann  wie  auch  die 
Frau  die  Wartezeit  für  die  Invalidenrente 
erfüllt  und  die  Anwartschaft  aufrechter- 

halten hatten  (s.  Art.  „Invalidenversiche- 

rung"). Das  Witwengeld  wurde  beim  Tode 
des  Mannes,  die  Waisenaussteuer  bei  Voll- 

endung des  15.  Lebensjahres  der  Waise  ge- 

zahlt. Als  Witwengeld  wurde  der  zwölffache 
Betrag  der  Witwenrente,  als  Waisenaussteuer 
der  achtfache  Monatsbetrag  der  bezogenen 
Waisenrente  ohne  die  Zulagen  und  Beihilfen 
gewährt.  Das  Reich  zahlte  für  jedes  Witwen- 

geld einen  einmaligen  Zuschuß  von  50  M., 
für  jede  Waisenaussteuer  einen  einmaligen 
Zuschuß  von  162/3  M.,  die  in  den  angegebenen 
Beträgen  des  Witwengeldes  und  der  Waisen- 

aussteuer schon  enthalten  sind.  Infolge  der 
Geldentwertung  hatten  diese  geringen  Be- 

träge ihre  wirtschaftliche  Bedeutung  ver- 
loren. Ihre  Festsetzung  machte  mehr  Kosten 

als  die  Sache  wert  war.  Durch  G.  v. 

23./VII.  1921  sind  daher  die  sämtlichen  Be- 
stimmungen der  Reichsversicherungsordnung 

über  das  Witwengeld  und  die  Waisenaus- 
steuer mit  Wirkung  vom  l./X.  1921  an  ge- 

strichen worden. 
6.  Invaliden-  und  Waisenhauspflege. 

Die  Satzung  der  Versicherungsanstalt  kann 
den  Vorstand  ermächtigen,  den  Renten- 

empfänger auf  Antrag  in  einem  Invaliden- 
oder Waisenhaus  oder  einer  ähnlichen  Anstalt 

unterzubringen  und  dazu  die  Rente  ganz  oder 
teilweise  zu  verwenden. 

7.  Heilverfahren.  Die  Versicherungs- 
anstalt kann,  um  die  infolge  einer  Erkrankung 

drohende  Invalidität  der  Witwe  eines  Ver- 
sicherten abzuwenden  oder  um  die  Emp- 

fänger einer  Witwen-  oder  Witwerrente  wieder 
erwerbsfähig  zu  machen,  ein  Heilverfahren 
einleiten.  Es  gelten  dabei  die  gleichen  Grund- 

sätze wie  bei  dem  Heilverfahren  für  die 

Versicherten  selbst  (s.  Art.  „Invalidenver- 
sicherung"). Die  in  der  Literatur  mehrfach 

vertretene  Auffassung,  daß  auch  die  Ein- 
leitung eines  Heilverfahrens  für  die  Ehefrau 

eines  Versicherten  zulässig  sei,  hat  sich  in 
der  Praxis  bisher  nicht  durchsetzen  können. 

8.  Beispiele  für  die  Berechnung. 
a)  Witwenrente  alten  Rechtes.  Es  seien 
vorhanden  40  Beiträge  in  Lohnklasse  III, 
457  in  Lohnklasse  IV,  davon  206  aus  der 
Zeit  nach  dem  l./1. 1912,  und  3  anrechenbare 
Krankheitswochen.  Dann  beträgt  der  Grund- 

betrag der  Invalidenrente 
40  X  16  Pfennige  =    6,40  M. 

457   x  18  =  82,26    „ 
3   X  14        „  *    0,42   „ 

zus.     89,08  M. 

Ferner  betragen  die  Steigerungssätze  (es 
werden  hierbei  nur  die  seit  dem  l./I.  1912 
entrichteten  Beiträge  angerechnet) 

40  X     8  Pfennige  =    3,20  M. 
206  X  10  =  20,60   „ 
3x6        „  =    0,18   „ 

zus.  23,98  M. 

Die  Summe  von  Grundbetrag  und  Steige- 
rungssätzen beträgt  89,08  M.  +  23,98  = 

113,06  M.  Hiervon  kommen  für  die  Witwen- 
rente drei  Zehntel,  also  33,92  M.  als  Anteil 

der  Versicherungsanstalten  in  Ansatz.    Dazu 
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tritt  der  Reichszuschuß  von  50  M.,  so  daß 
die  Witwenrente  im  ganzen  83,92  ML,  oder 
abgerundel  84  B£  jährlich  ausmacht. 

b)  Witwenrente  neuen  Hechtes.  Es 
seien  vorhanden  500  Beitrage  der  Lohnklasse 
IV  und  1ÜÜ  Beil räue  der  Lohnklasse  H. 

Dann    betragen    die    Steigerungssätze    der 
Invalidenrente 

500  x 
WO    X 

10  Pfennige 
WO       .. 

W  M. 
wo  .. 

2SÖ  M. Der    Ghrundbetrag    der     Invalidenrente 
betraut    nach    neuem    Hecht    Mets  :>tiO    ., 

zus.    690  M. 

Der   Anteil   der    Yersieheninusanstall    an 

den    Witwenrenten    neuen    Rechtes    beträgt 
vier    Zehntel    des    Grundbetrags    und    der 
SteigerungSS&tze     der     Invalidenrente,     also 
690  '/n  236  M.  Dazu  kommt  der  Reichs- 

zuschuß mit  60  ML  und  die  Rentenerhöhung 
mit   000   ML,   also   Gesamt Jahresbetrag  der 
Witwenrente  886  ML 

c)  Waisenrente  alten  Rechtes.  Be- 
träft wie  im  Beispiel  a  die  Summe  von 

Grundbetrag  und  Steigerungssätzen  113,60 M., 
so  kommen  davon  drei  Zwanzigstel,  also 

16,96  ML  als  Anteil  der  Versicherungsan- 
stalten in  Ansatz.  Dazu  tritt  der  Reichs- 

zuschuß von  25  M.,  so  daß  die  Waisenrente 
im  ganzen  41,96  ML,  oder  abgerundet  42  M. 
jahrlich  für  jedes  Kind  beträgt. 

d)  Waisenrente  neuen  Rechtes.  Be- 
trägt nun  im  Beispiel  b  die  Summe  von 

Grundbetrag  und  Steigerungssätzen  590  M., 
so  kommen  davon  zwei  Zehntel,  also  118  M. 
als  Anteil  der  Versicherungsanstalt  in  Ansatz. 
Dazu  tritt  der  Reichszuschuß  von  25  M.  und 

die  Rentenerhöhung  mit  300  M.,  so  daß 
die  Rente  für  jedes  Kind  443  ML  jährlich beträgt. 

III.  Statistisches. 

Es  sind  bewilligt  worden 

Witwen-  u. 
Witwen- 

Waisen- 

Witwengeld 

Waisen- 
Witwerrenten krankenrenten 

renten1) 

aussteuer 

3  81 1 

110 

13962 

4  118 

108 
1913 

8474 

303 

25919 8082 

460 

IU.( 

38O 

30240 

10273 

887 

1915 11  304 

637 

107995 

34877 

1408 

13259 

98O 

112  O71 
36847 

2289 

1917 
15  74-: 

1024 

96229 32487 

359o 

1  -I  - 
17771 

1158 

87081 

30  345 

4777 

22.. 

W35 

«3  542 29  161 

6205 

ohne 

Renten* zulegen 

Ee  liefen  am  Ende  ̂ U^  Jahres  1919  noch 

;  Witwen-(Witwer-)renten, 
1  Witwenkrankenrenten, 

Waisenrenten1), 
etrug  i.  .1.  L918  der  durchschnittliche 

Jahresbetrag 

w*itwen-(Witwer)rente  B3.90  M 
Witwenkrankenrente     si  16   .. 
Waisenrente  tur  einen 

■  nun 

te    für    eine 
11,66    ,. 

-'I         „ 

einet  Wai  • 
IV.   Ausland. 

eben  allgemeinen  Hinter- 
de     Ein- 

riehtui  .■<]  nicht. 
•    die    Hinterbl  ■ 

'■• 

J.  BtL,  B.  B04H. 
Uteratw  1  J  <tf 

Jli  •.'■  rb   1  \<-rur,y    nt 
.-    im    det    1  1 

x  aiidfnt  rrrifhrrun'j    i/u<<-'.'  SoefiaWW 

'i  AI-  Zahl  d.-r  V.  n  filt  die  Zahl  der 
/  kdl  der  aul  eine  V. 

kotUUlendeli  W.k 

Hobbes,  Thomas, 

geb.  am  ö./lV.  lüK,s  in  Malmcsbury,  gest.  am 

4./XII.  1G7'J  in  Bardwick,  besuchte  eine  Privat- 
schule,  studierte  in  «Oxford,  Lebte  von  L640— 61 
in  l'aris,  kehrte  danach  nach  England  zurück, 
wo  er  in  naher  Beziehung  zur  Familie  Caven- 
dish  stand,  auch  mit  den  späteren  König  Karl  II. 
in  engere  Berührung  kam. 

Hobbes1  philosophische  Bedeutung  als  Sensua- list  ist    hier  außer  acht    zu   lassen,      wir  müssen 

dagegen  seine  Bedeutung  tür  die  Staatswissen- 
tten   hervorheben.      Seine   politischen   An« 

Behauungen    sind    stark    beeinflußt     von    den 
Bürgerkriegen  und   Religionskampfen  der  Zeit, 
aus  denen  er  eine  Rettung  nur  durch  eine  starke 
Staatsgewall  erwartete.  Seine  für  im-  wichtigsten 
Schritt en  sind:  De  cive  11642)  und  der  Levlathan 
(1661).     Die  Philosophie  ist  für  ihn  die  Lehre 
von  den  natürlichen  und  künstlichen  KOrpern. 
1  ntei   den   künstlichen   Körpern   is(  der  Staat 
der  wichtigste.     „Durch   Kunst  ist  jener  große 

inni    dei    Commonwealth    oder 
entstanden,  der  nui  ein  künstlicher  Mensch 
bgleicfa    von    gn  l  il nr    und    Auf- 

natürliche  Mensch),  tur  di    •  n ti    und  in  dem  die 

.'  die  kflnstlichi    Seele  1  t,  die  dem 
l.i  In  n     und     I'-  lbt.M 

Des  "iv  entsteht  tur  Hobbes  au-  dem  Ver- 
einig im  Naturaustand  nen  u  hl 

bellum   omnium   contra   omnea,    und   m   dem 
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Selbsterhaltungstrieb  sucht  jeder  sich  anzu- 
eignen, was  er  kann,  und  hat  ein  gleiches  Recht 

auf  alles.  Privateigentum  gibt  es  eben  nicht. 
Gerade  aus  dem  Selbsterhaltungstrieb  aber,  der 
dafür  sorgen  will,  daß  das  Leben  des  Natur- 

zustandes, das  sich  selbst  vernichtet,  reicher 
wird,  kommen  die  Menschen  zu  einem  Vertrag 
zusammen,  verzichten  sämtlich  auf  alle  Rechte 
zugunsten  einer  Person  oder  Körperschaft  und 
schaffen  eine  Souveränität  von  absoluter  Autori- 

tät, die  weder  gesetzlichen  noch  moralischen 

Beschränkungen  unterliegt.  Da  Verträge  ge- 
halten werden  müssen,  so  besteht  die  politische 

Freiheit  nur  in  dem,  was  von  der  Staatsgewalt 
nicht  verboten  wird.  Die  Vernunft  ist  es,  die 
diese  Art  von  Frieden  suchen  läßt.  Der  Common- 

wealth ist  nach  Hobbes  eine  Person,  zu  der  sich 

eine  große  Menge  von  Einzelpersonen  zusammen- 
geschlossen haben,  damit  sie  die  Starke  und 

Mittel  aller,  so  wie  sie  es  für  den  Frieden  und 
die  Verteidigung  passend  erachtet,  benutzt.  Die 
absolute  Monarchie  erscheint  ihm  als  die  höchste 

Staatsform,  Hobbes'  Idee  vom  Kampf  aller 
gegen  alle,  die  er  allerdings  nicht  wirtschaft- 

lich gefärbt  hat,  ist  ohne  Zweifel,  wie  Windel- 
band sagt,  „der  erste  und  schärfste  Ausdruck 

einer  Betrachtungsweise,  die.  in  sichtbarer  Ab- 
hängigkeit von  ihm,  die  englischen  National- 

iikonomen  auf  den  Zustand  der  Gesellschaft  an- 

gewendet haben". 
Die  eigentlichen  nationalökonomischen  Pro- 

bleme tauchen  nur  vereinzelt  bei  ihm  auf,  er- 
fahren aber  eine  für  die  Nachfolge  sehr  be- 

deutsame Betrachtung  aus  allgemeinen  Gesichts- 
punkten. Als  die  Produktivkräfte  erscheinen 

ihm  früh  Arbeit,  Sparsamkeit  und  die  Natur, 
der  Gewinn  durch  den  Krieg  und  Raub  sei 
zweifelhaft.  Er  rät  Agrikultur  und  Fischerei 
zu  pflegen  und  für  Gesetze  zu  sorgen,  welche 
die  ars  navigandi,  die  dem  Handel  dient,  wie 
die  Mechanik  und  Mathematik  begünstigen.  Die 
Gesetze  sollen  die  Schwelgerei  beseitigen,  aber 
die  Menschen  nicht  in  ihrer  Initiative  und  Ent- 

wicklung hemmen.  Von  den  Steuern,  die  er 
emptae  pacis  pretium  nennt,  wünscht  er,  daß 
sie  gleiche  Lasten  bereiten  und  nicht  nach  dem 
Einkommen,  sondern  dem  Verbrauch  erhoben 
werden.  Im  Leviathan  (Kap.  XXII)  handelt  er 
u.  a.  von  öffentlichen  und  privaten  Korporationen 
und  daneben  auch  von  Handelsgesellschaften, 
besonders  von  den  Vor-  und  Nachteilen  für 
Handel  und  Staat  durch  die  Monopolpreise.  Er 
empfiehlt  eine  Organisation  für  den  Einkauf  im 
Ausland,  wünscht  aber  im  Inland  freie  Kon- 

kurrenz. —  Kap.  XXIV  handelt  von  der  Ver- 
sorgung eines  Staates  mit  Lebensmitteln  sowohl 

in  ihrer  Herstellung  wie  in  ihrer  Zuführung  in 
den  allgemeinen  Gebrauch.  Die  tierischen, 
pflanzlichen  und  mineralischen  Stoffe  sind  Gottes 
Gabe,  da  sie  aber  teilweise  nur  in  fremden 
Ländern  vorhanden  sind,  müssen  sie  importiert 
werden  durch  Tausch,  Krieg  oder  Arbeit,  denn 
auch  die  Arbeit  ist  tauschbar,  wie  jedes  andere 

Ding,  und  es  gibt  Staaten,  die  einen  be- 
schränkten Wohnboden  haben  und  durch  die 

Arbeit  des  Handels  ihre  Macht  vergrößerten. 
Wichtig  ist,  daß  nach  Hobbes  die  Verteilung 
der  Güter,  d.  h.  das  Eigentum  in  der  bürger- 

lichen Gesellschaft  das  We'rk  der  Staatsgewalt, als  des  Schöpfers  aller  sozialen  Ordnung  ist. 
Sie  bestimmt  auch  die  Plätze  und  Arten  des 

Handels.  Die  Ausgaben  des  Staates  lassen  sich 
nicht  auf  eine  von  außen  festgestellte  Summe 
beschränken,  da  sie  von  Zufällen  und  der  Gier 
der  Nachbarn  bestimmt  werden,  so  daß  der 
Staat  kein  Parlament  vertragen  kann.  Unter 

„concoction"  versteht  Hobbes  die  Reduzierung 
aller  Waren,  die  nicht  gleich  konsumiert  werden, 
auf  eine  Einheit,  die  transportabel  ist,  überall  er- 

möglicht, die  Güter  des  Ortes  zu  kaufen,  wofür 
Gold,  Silber  und  sonstiges  Geld  dienen.  Geld 
kann  überall  nur  durch  inneren  Wert  Geltung 
haben  mit  Ausnahme  am  Platze  seiner  Ausgabe, 
wo  sein  Stempel  Geltung  hat.  Das  führt  aber 
meist  zu  Verschlechterung  und  Schaden.  Er 
nennt  das  Geld  das  Blut  des  künstlichen  Körpers, 
d.  h.  des  Staates  und  führt  diesen  Vergleich 
weiter  aus.  Vom  Wert  spricht  er  andeutend, 
daß  er  durch  den  Käufer  bestimmt  wird.  Be- 

sonderen Einfluß  hat  Hobbes  auf  Bentham  aus- 

geübt. 
Hauptschriften:  Elementa  philosophica 

de  cive,  Paris  1642.  Deutsche  Ausgabe  „Vom 

Bürger"  cd.  von  v.  Kirchmann,  Leipzig  1873. 
—  Leviathan  or  the  Matter  forme  and  Power 
of  a  Commonwealth  Ecclesiasticall  and  Civil. 
London  1661.  Die  1640  verfaßten  Elements  of 

law,  natural  and  politic  (erst  1650  ohne  Zustim- 
mung des  Verf.  u.  d.  T.  Human  nature  u.  De 

corpore  politico  veröffentlicht)  wurden  mit  Vor- 
rede. Noten  und  Zusätzen  von  F.  Tönnies  London 

1889  herausgegeben.  Gesamtausgabe  seiner 
lateinischen  Werke  zuerst  1668,  englische  Ge- 

samtausgabe 1750.  Beste  Ausgabe,  englisch 

und  lateinisch,  Opera  and  Works,  heraus- 
gegeben von  W.  Molesworth,  London  1839  —  45. 

16  vols.  Neue  deutsche  Ausgabe:  Thomas 
Hobbes  Grundzüge  der  Philosophie  I.  Teil 
Lehre  vom  Körper  in  Auswahl  übersetzt  und 

herausgegeben  von  Max  Frischeisen-Köhler, 
Philosophische  Bibliothek,  Bd.  CLVII,  Leipzig 
1915,  IL  u.  III.  Teil  Lehre  vom  Menschen  und 
Bürger.  Deutsch  von  demselben.  Philos.  Bibl. 
Bd.  158,  Leipzig  1917. 

Eine  bibliographische  Uebersicht  wichtiger 
Werke  über  Hobbes  bei  Ueberweg  Grund- 

riß der  Geschichte'  der  Philosophie  Tl.  III. 11.  Aufl.  Berlin  1914.  Besondere  Verdienste 
hat  sich  Ferdinand  Tönnies  um  die  Kenntnis 

Hobbes'  erworben.  Vgl.  sein  „Hobbes  Leben 
und  Werke",  Stuttgart  1896.  2.  Aufl.,  Oster- 
wick  1912,  Siehe  ferner  Röscher,  Zur  Ge- 

schichte der  englischen  Volkswirtschaftslehre, 

Leipzig  1851.  Oncken,  Gesch.  der  National- 
ökonomie, Bd.  I,  Leipzig  1902.  Hasbach,  Die 

allgemeinen  philosophischen  Grundlagen  der  von 
Fr.  Quesnay  und  Adam  Smith  begründeten 

politischen  Oekonomie.  Staats-  und  sozial- 
wissenschaftliche Forschungen  Bd.  X,  2  und 

derselbe  Untersuchungen  über  Adam  Smith, 

Leipzig  1891.  Windelband,  Geschichte  der  neu- 
eren Philosophie,  Leipzig  1907  I.  Ferner  Bonar, 

Philosophy  and  Political  Economy,  London  1893. 
Artikel  Hobbes  in  Palgraves  Dictionary 
of  Political  Economy  und  im  Dictionary 

of  National  Biography.  Leslie  Stephen, Hobbes,  London  1904. 

S.  P.  Altmann. 



268 Hof 

Hochofenindustrie 
s.  Eisenindustrie. 

Hof. 

(Wandeläcker,  walzende  Grundstücke.) 

1.  Begriff  des  Hofes.  2.  Heutige  Verbreitung 
der  Hofverfassung  in  Deutschland.  3.  Geschichte 
der  deutschen  Hofverfassung.     4.  Schluß. 

1.  Begriff  des  Hofes.  Hof  im  ökonomischen 
Sinne  ist  der  eui  Führung  eines  selbständigen 
Landwirtschaftsbetriebes  erforderliche  Bestand 
an  Grundstücken  mit  Gebäuden  und  sonstigem 
Zubehör.  Einen  Hof.  der  einem  bäuerlichen 
Landwirtschaftsbetriebe  dient,  nennt  man 
Bauernhof.  Von  Bauernhöfen  im  Gebiet  des 

heutigen  Deutschen  Reiches  soll  im  folgenden 
dir  Rede  sein. 

Da  der  Hof  mit  allen  seinen  Bestandteilen 

die  Grundlage  des  Landwirtschaftsbetriebes 
ist  er  in  dieser  Beziehung  ein  orga- 

nisches Ganzes,  eine  Einheit,  die,  solange  ein 
ffirtschaftsbetrieb  von  bestimmter  Be- 

Behaffenheil  durch  sie  ausgeübt  werden  soll, 
keiner  irgendwie  erheblichen  Aenderung,  weder 
in  gi  ninischeii  Zusammensetzung  noch 

1 1  rülie,  unterworfen  werden 
darl. 

Jedoch    ist    die    Eigenschaft   als    Grundlage 

•  i  Ibst&ndigi  n  Landwirtschaftsbetriebes  be- 
ut   Dicht    «ia*--    einzige,    den    Begriff 

Bauernhof  bestimmende  Merkmal. 

cht,   nur  solche  Bauerngüter 
ab    Höh  'ii.   die  ihren  Bestand  an 

Ken  und  sonstigem  Zubehör  «lauernd 
n  haben  und  die  eine  Reihe  von  Genera- 

li hindurch  unverändert  in  der  Hand  ihrer 
•  ii   sind. 

I<  rlichkeit  der  I  ifiter  besteht 
entweder  kraft  privaten  bzw.  öffentlichen  Rechts, 

d  durch  die  Sittl 
alter  -  Bhrt. 

las  wirtschaftliche,  Grund- 
n      Landwirt«  I 

•  in  h-soziale,  I  n- 

i  - 

oder  krait 

Im    ' 

erhalt«  rch  Ab- 
■  i  lii  c- 

lirh  l  I   i  und- n   im 

di  n  im   Hol  liehen 
In 

in  m- 
H  o  1 

auch  Erbland. 
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Inhaber    besessen    und    in    Verl 

Ilofländereien  bewirtschaftet,  jedoch  bleiben  sie 

von  den  Hofländereien,  den  integrierenden  Be- 
standteilen des  Hofes,  wenigstens  begrifflich 

immer  unterschieden. 
2.  Heutige  Verbreitung  der  Hofverfassung 

in  Deutschland.  Nach  dieser  Feststellung 
dessen,  was  wir  unter  der  Bezeichnung  Hof, 
insbesondere  unter  Bauernhof,  verstehen,  wollen 
wir  die  heutige  Verbreitung  der  Hofverfassung 
in  Deutschland  in  einem  Ueberblick  betrachten. 

Im  Gegensatz  zur  Hofverfassung  stehen  die 
ungeschlossenen  Bauerngüter,  die  aber  nicht 
notwendig  bei  jedem  Erbgang  oder  auf  sonstige 
Weise  geteilt  werden  müssen.  Sie  können  auch 
tatsächlich  in  ihrem  Bestand  erhalten  bleiben. 

Die  Regel  ist  allerdings  die,  daß,  wo  keine 
Sitte  oder  Rechtssatz  die  Geschlossenheit  er- 

hält, auch  keine  dauernde  faktische  Ungeteilt- 
heit besteht.  Wir  teilen  Deutschland  in  drei 

Arten  von  Gebieten,  je  nachdem  die  Hof- 
verfassung vorherrscht,  oder  den  ungeschlossenen 

Bauerngütern  gegenüber  zurücktritt,  oder  end- 
lich sämtliche   Bauerngüter  ungcschlossen  sind. 

a)  Vorherrschende  Hofverfassung  besteht  in 
den  sechs  östlichen  Provinzen  Preußens,  in 

I  Irandenburg,  Pommern,  West- -j-  und  Ostpreußen, 
Posen  ■;■  und  Schlesien.  Nur  im  Süden  von  Posen 
und  in  Oberschicsien  findet  bei  der  polnischen 

Bevölkerung  Naturalteilung  statt.  Ferner  be- 
steht die  Hofverfassung  in  .Mecklenburg.  Schles- 

wig-Holstein, Lauenburg,  im  Nord-  und  Ost  teil 
der  Provinz  Sachsen  und  im  ehemaligen  König- 

reich Sachsen.  Ebenso  herrscht  sie  in  Anhalt 

und  einzelnen  thüringischen  Staaten  wie  Sachsen- 
Altenburg  und  Reuß.  In  der  Provinz  Hannover 
besteht  die  Geschlossenheit  außer  in  einigen 
Marschdistrikten  und  in  Grubenhagen.  Gebiete 
der  vorherrschenden  Hofverfassung  sind  ferner 
die  Provinz  Westfalen  und  die  Mittel-  und  Klein- 

staaten Nordwestdeutschlands  wie  Oldenburg, 
Lippe,  Waldeck,  das  ehemalige  Kurhessen  und 
Braunschweig  und  endlich  der  Niederrhein,  d.  h. 
die  preußische  Rheinprovinz  von  Düsseldorf  bis 
zur  holländischer]  Grenze.     In  Süddeutschland 

beherrscht  die  Hofverfassung  ganz  Altliavern  mit 

Ausnahme   der    Provinz   1'ntei  franken,    ferner  in 
Württemberg  den  Donau-,  Jagst-  und  südlichen 
Schwarzwaldkreis.  In  Baden  endlich  i>t  die 
Mehrheil  der  Bauerngüter  geschlossen  im 
Schwarzwald  und  im  nördlichen  und  südlichen 

Hügelland  des  ehemaligen  Großherzogtums. 
■  ht  ii  und  badische]]  l  idenwald 
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Ret    eilun|     tatt,  im   Ffli 
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Südwesten  der  Provinz  Sachsen,  im  größten 
Teil  '     in    der    I 
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des  Niederrheins),  im  vormaligen  Herzogtum 
Nassau,  im  Gebiet  der  ehemaligen  freien  Stadt 
Frankfurt,  in  den  hessischen  Provinzen  Starken- 

burg und  Rheinhessen  (mit  Ausnahme  des  Oden- 
walds), im  württembergischen  Neckar  kreis,  in 

der  bayerischen  Rheinpfalz,  in  den  ebenen 
Teilen  Badens,  in  Elsaß-Lothringen  f. 

Es  erhebt  sich  nun  die  Frage,  wie  ist  die 
auch  heutigen  Tages  so  weitverbreitete  Hof- 

verfassung zu  erklären,  welchen  Ursachen  ver- 
dankt sie  ihre  Entstehung  und  ihre  Erhaltung 

bis  zur  Gegenwart.  Ueber  den  Ursprung  und 
die  Lebensbedingungen  der  Hofverfassung  gibt 
es  in  der  Hauptsache  zwei  Ansichten.  Die  eine 

führt  die  Ilol'verfassung  ausschließlich  auf  be- stimmte Betriebsbedingungen  der  Landwirtschaft 
zurück.  Sie  sagt,  für  die  in  Deutschland  vor- 

herrschende landwirtschaftliche  Produktion  (Ge- 
treidebau und  Viehzucht)  ist  es  zweckmäßig, 

daß  die  Betriebsgrundlage  dauernd  in  dem 
gleichen  Umfang  erhalten  bleibt.  Diese  Er- 

haltung der  gleichen  Betriebsgrundlage  wird 
durch  die  Hofverfassung  am  besten  gewähr- 

leistet. Daher  verdankt  sie  ihre  Entstehung 
und  ihr  Bestehen  ausschließlich  Erwägungen 
der  betriebstechnischen  Zweckmäßigkeit.  Die 
Ungeschlossenheit  und  ihre  regelmäßige  Kon- 

sequenz, die  Naturalteilung  der  Bauerngüter, 
sind  nur  in  verhältnismäßig  beschränkten  Ge- 

bieten möglich,  wo  das  Klima  und  der  Boden 
Spezialkulturen  oder  die  Nähe  der  Städte  <ie- 

m-ht  gestatten.  Denn  nur  unter  diesen 
Voraussetzungen  vermag  die  wachsende  Inten- 

sität der  Landwirtschaft  auf  den  stets  kleiner 

werdenden  Besitz-  und  Betriebsgrößen  die  bäuer- 
liche Familien  auskömmlich  zu  ernähren.  Also 

die  Naturalteilung  stellt  nur  den  durch  beson- 
dere Umstände  bedingten  Ausnahmefall  dar,  in 

der  Regel  verlangt  die  Natur  der  Sache  die 
Geschlossenheit,  Sitte  und  Recht  sind  nur  aus 
der  Natur  der  Sache  herzuleiten.  Die  andere 

Ansicht  geht  von  der  entgegengesetzten  An- 
nahme aus.  Sie  hält  die  freie  Naturalteilung 

und  Ungeschlossenheit  für  die  in  der  Regel  an- 
gemessene Verfassung  der  Bauerngüter.  Nur 

für  beschränkte  Gebiete  gibt  sio  die  Notwendig- 
keit der  ungeteilten  Erhaltung  der  Bauerngüter 

aus  betriebstechnischen  Gründen  zu.  Die  all- 
gemein noch  heute  bestehende  Hofverfassung 

leitet  sie  nicht  aus  der  betriebstechnischen  Not- 
wendigkeit oder  Zweckmäßigkeit  her,  sondern 

aus  rechtlich-sozialen  Tatsachen,  die  als  solche 
mit  der  Betriebstechnik  nichts  zu  tun  haben. 
So  erklärt  sie  die  Geschlossenheit  der  Bauern- 

güter für  die  Folge  einer  ehemaligen  grund- 
herrlichen Abhängigkeit  oder  einer  staatlichen 

Anordnung  oder  eines  besonderen  Erbrechts,  das 
den  Grundbesitz  in  einer  Familie  immer  nur  an 
einen  Erben  gelangen  ließ.  Die  Einwirkung  des 
Grundherrn,  des  Staates  oder  des  herrschenden 
Erbrechts  auf  die  Geschlossenheit  der  Bauern- 

güter kann  ihrerseits  wieder  aus  Erwägungen 
betriebstechnischer  Natur  hervorgegangen  sein. 
So  kann  der  Grundherr  die  Geschlossenheit  auf- 

rechterhalten haben,  weil  das  Gut  gerade  in 
diesem  Umfang  betrieben  den  höchsten  Ertrag 
und  deshalb  auch  die  höchste  Grundrente  ab- 

warf, und  aus  ähnlichen  Anlässen  können  auch 

Die  mit   einem   f  bezeichneten  Gebiete  ge- 
hören nicht  mehr  zum  Deutschen  Reiche. 

der  Staat  und  die  Familie  auf  Erhaltung  der 
Hofverfassung  hingewirkt  haben.  Aber  es  sind 
auch  andere  Anlässe  denkbar,  die  mit  der  Be- 

triebstechnik nichts  zu  tun  haben.  So  steht 
es  erfahrungsgemäß  fest,  daß  das  grundherr- 

liche Eigentum  an  ganzen  Bauerngütern  sich 
dauernd  erhält,  während  dasselbe  Recht  an  ein- 

zelnen Ackerstücken  sich  bald  zu  einer  bloßen 

Rentberechtigung  verflüchtigt.  In  Zeiten  un- 
vollkommener Steuertechnik  bildet  der  ge- 

schlossene Bauernhof  die  bequemste  Bemessungs- 
grundlage für  die  Steuer  und  andere  Staats- 

leistungen. Das  Primogeniturerbrecht  dient 
von  allen  betriebstechnischen  Verhältnissen  ab- 

gesehen als  solches  zur  Erhaltung  des  Grund- 
besitzes in  der  Familie,  wie  man  aus  dem  Erb- 

recht des  Adels,  das  ohne  Rücksicht  auf  die 
Bewirtschaftungsart  des  Grundeigentums  be- 

steht, leicht  ersehen  kann.  So  ist  die  Bindung 
des  Grundbesitzes  durch  Grundherrschaft,  Staats- 

gewalt und  Erbrecht  denkbar  und  möglich,  ohne 
daß  eine  betriebstechnische  Notwendigkeit  oder 
Zweckmäßigkeit  der  Geschlossenheit  besteht, 
und  diese  unabhängig  von  der  betriebstech- 

nischen Notwendigkeit  bestehenden  Bedingungen 
für  die  Hofverfassung  nennen  wir  rechtlich- 

soziale Momente,  deren  übrigens  noch  andere 
als  die  erwähnten  (z.  B.  Abfluß  der  ländlichen 
Bevölkerung  in  Kolonisationsgebiete  oder  in  die 
Städte)  möglich  sind.  Die  Frage  kann  wohl 
aufgeworfen  werden,  ob  die  heute  in  Deutsch- 

land bestehendo  Geschlossenheit  der  Bauern- 
güter auf  solchen  rechtlich-sozialen  oder  auf  wirt- 

schaftstechnischen Gründen  beruht.  Die  Lösung 
dieser  Frage  hat  auch  eine  unverkennbar  prak- 

tische Bedeutung.  Ist  die  Hofverfassung  in 
der  Hauptsache  nur  der  Rest  einer  heute  ver- 

schwundenen rechtlich-sozialen  Ordnung,  so 
wird  sio  allmählich  von  selbst  verschwinden, 
d.  h.  alle  Höfe  werden  sich  in  frei  teilbare 
Bauerngüter  verwandeln.  Es  lohnt  sich  daher 
nicht,  durch  Gesetzgebung  und  auf  sonstige 
Weise  auf  die  Erhaltung  der  Höfe  hinzuwirken. 
Ist  sie  dagegen,  wenn  auch  nicht  immer  unbe- 

dingt notwendig,  so  doch  betriebstechnisch 
äußerst  zweckmäßig,  und  läßt  sich  auch  ihre 
Entstehung  und  Erhaltung  bis  heute  auf  noch 
wirksame  betriebstechnische  Ursachen  zurück- 

führen, so  empfiehlt  es  sich,  die  ihr  als  Stütze 
dienenden  Institutionen  soweit  als  möglich 
beizubehalten  oder  gar  neu  zu  schaffen.  Eine 
befriedigende  Antwort  auf  diese  Frage  kann 
nur  die  Geschichte  der  deutschen  Hofverfassung 

geben.  Wir  wollen  daher  im  folgenden  diese  Ge- schichte in  einem  kurzen  Ueberblick  betrachten. 

3.  Geschichte  der  deutschen  Hofver- 
fassung. Nach  der  allgemein  herrschenden  An- 

sicht gab  es  eine  Zeit,  in  der  überall  in  Deutsch- 
land eine  Hofverfassung  bestand,  sämtliche 

Bauerngüter  Höfe  in  unserem  Sinne  waren.  Diese 
Epoche  umfaßt  die  Zeit  von  der  Völkerwande- 

rung bis  zum  Jahre  1000  nach  Christi  Geburt. 
Der  überall  bestehende  Bauernhof  war  die  Hufe. 
Wie  der  geschlossene  Hof  von  heute,  so  war 
auch  die  Hufe  überall  eine  kraft  des  Herkommens 

unveränderliche  Betriebsgrundlage  einer  bäuer- lichen Wirtschaft.  Allerdings  bestand  diese 

Geschlossenheit  nicht  kraft  irgendeines  Rechts- 
satzes, sondern  geradeso  wie  heute  wieder  be- 

ruhte sie  auf  der  Sitte,  der  Gewohnheit.  Aus 

welcher  Ursache  entsprang  nun  damals  die  Un- 
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Veränderlichkeit  dieser  Betriebsgrundlage?  — 
Alle  Nachrichten  stimmen  darin  überein,  daß 
die  Hofe  nur  betriebstechnisch  zu  definieren  ist. 

Sie  war  derjenige  L&ndereibestand,  der  unter 
den  herrschenden  I '.et  richs\  ei  halt nissen  von  einem 
Bebaaer  und  dessen  engerei  Familie  mit  einem 
Pflug  bestem  werden  konnte.  Daher  heißt  die 
Hufe  auch  aratrum  und  zerfiel  in  Morgen,  Tage- 

werke oder  Joche,  sie  wurde  also  mit  Zeit- 
und  Arbeitseinheiten  gemessen,  mußte  also  ihrem 
eigentlichen     Wesen     und     Ursprung     nach    eine 
Betriebsgröße  sein.  Sie  umfaßte  gewöhnlich  30, 
seltener  60  Morgen  Ackerland.  Der  diese  Hute 
bewirtschaftende  Bauer  war  nun  in  der  Hegel 
nicht  der  freie  Kigentümer  derselben.  Er  war 
meistens  Höriger,  in  der  Minderzahl  der  Fälle 
ein  freier  Kolon,  dem  der  Herr  die  Hufe  gegen 

I-  tungen  von  Abgaben  und  Diensten  zur  Be- 
bauung überlassen  hatte.  Der  Bebauer  der  Hufe, 

hatte  also  kein  Verfügungsrecht  über  dieselbe, 
der  einzig  Verfügungsberechtigte  war  der  Herr, 
der  Eigentümer  der  Hufe  und  der  Grundherr 
des  Bauers.  Aber  vermöge  langdauernder  Ge- 

wohnheit und  persönlicher  Abhängigkeit  vom 
Herrn  hatten  die  Bebauer  meistens  ein  vererb- 

liches Nutzungsrecht  an  der  Hufe  erlangt,  das 
ihnen  zwar  nicht  die  willkürliche  Verfügung 
über  die  Hufe  erlaubte,  wohl  aber  dein  Herrn 
die  Möglichkeit  benahm,  über  sein  Eigentum 
frei   zu    Behalten.      So   erhielt    sich    die    Hufe   als 

Betriebsgröße   unverändert,   weil   die   Betriebs- 
verhaltnisse dauernd   dieselben  blieben,  als  Be- 

■  iße    aber    deshalb,    weil    Hechte    von    un- 

r  gleicher   Marke  (das   Recht    des    Eigen- 
:  das  di  -  Bebauen)  an  ihr  bestanden. 

Die    Hofverfassung  der   Urzeit,   die   Hufenver- 
ruhte  also  auf  betriebstechnischen  und 

ich-sozialen  Bedingungen,  wobei  allerdings 
die  betriebstechnischen  Momente  als  die  wirk- 

rscheiiien.     Hieve   annähernd    gleichen 

wirtsehaftstechnischen  Voraussetzungen  bestan- 
den überall  in  Deutschland  bis  zum  Ende  des 

■  ndfl  nach  Christi  I  leburt.     Die 

endei  ingen    ergaben   sich   un- 
Rheinland, d.  h.  im  ganzen  Tal  des 
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>.    Hur  war  wohl  schon  zur  Römerzeil 
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■  heu  Herrensitzen  wohl  erhaben. 
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zuch  •  .-ii  Bauern«  irtschaff 
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dec    ll  Id...'  •  |    und    zu    Land 
und    das    milde    Kbma   einen    unverkennbaren 

iü   aul   di'  Vuch    in 

pezial- 

kulturell  und   '■ 
Hand  in  Hand 

wnhl   im    Zusammenl 
Kall  (irund 

Ulld    leiden,   ab'  •  llung 

der  Minie. 

Au« .'.  Iherr- 

schaften  mögen  zu  dieser  Besserung  der  Rechts- 
lage der  bäuerlichen  Bevölkerung  beigetragen 

haben.  Alle  diese  Umstände,  am  meisten  aber 
entschieden  die  betriebstechnischen,  führten  nun 
in  dieser  Zeit  zu  einer  freieren  Verfügung  des 
Hauers  über  die  Hufe  und  besonders  zu  einer 

häufigen  Naturalteilung  derselben  im  Erbgang. 
Nicht  der  Herr,  sondern  der  Hauer  teilt  im 
Westen  Deutschlands  seit  dem  Beginn  des 
11.  Jahrh.  die  Hufe  in  kleinere  Betriebseinheiten. 

Hauptsächlich  wohl  entsprang  diese  Teilung  der 
intensiveren  Landwirtschaft,  aber  unverkennbar 

wirkte  dabei  auch  eine  besonders  günstige  Stel- 
lung der  bäuerlichen  Bevölkerung  in  diesen  Gegen- 
den mit.  Aus  welchen  Ursachen  gerade  diese 

günstige  Hechtslage  des  rheinischen  Hörigen 
zu  erklären  ist,  bleibt  einstweilen  unsicher. 
Schon  in  dieser  Periode  beginnt  also  hier  die 
Naturalteilung  der  Bauerngüter,  und  der  ge- 

schlossene Hol  der  Urzeit,  die  Hufe,  verschwindet. 
Die  Voraussetzung  dieser  Aenderung  ist  in 

erster  Linie  betriebstechnisch,  nämlich  die  inten- 
sivere Kultur,  außerdem  aber  auch  sozialrecht- 

lich, nämlich  die  freiere  Hechtslage  der  hinter* 
sässigen  Bevölkerung. 

In  den  übrigen   Gebieten   Deutschlands  aber 
bleiben  einstweilen  die  alten  Betriebsbedingungen 
und  damit  auch  die  Hufe  als  geschlossene  Be- 

triebseinheit erhalten.  Die  erste  Aenderung 
der  Betriebsgröße  macht  sich  bei  Neurodungen 
in  den  Waldgebirgen  des  Westens,  der  Eitel, 
den  Anleimen,  dem  Odenwald  und  anderen  be- 

merkbar, liier  wird  die  Hufe  im  doppelten, 
dreifachen  bis  zu  sechsfachem  Umfang  der  alten 
Volks-  und  Landhilfe  ausgemessen.  Diese  so- 

genannte Königshufe  umfaßt  60  bis  zu  180 

Morgen.  Ob  diese  Vergrößerung  der  Betriebs- 
grundlage in  betriebstechnischen  oder  sozialen 

Ursachen  ihre  Veranlassung  fand,  ist  schwer  zu 
entscheiden.  Wollte  man  den  Bebauer  durch 
diese  reichliche  Landzuweisung  anlocken,  oder 

war    dieser     Umfang    das    NormaluialJ    für    eine 
extensiv  betriebene  Bauernwirtschaft  geworden:-' 
Denn    bäuerlich   blieb  auch  der   Landwirtschafts- 

betrieb  auf  der  Königshufe,  auch  zu  ihrer  Be- 
stellung mußte  die  Arbeitskraft  der  bäuerlichen 

Familie  und  ihres  Gesindes  ausreichen.  Immer- 
hin    konnte     dieses     Ausmaß     der     Hufe     nicht 

außer  allem  Verhältnis  zur  Wirtschaftskraft 
der  bäuerlichen  Familie  stehen,  und  daraus  er- 

gibt rieh  ein  wesentliches  anwachsen  der 
Leisl  ■  it  seil  der  Einrichl  ting  der 
alten  Volkshufen  von  30  Morgen.  Sehr  wesent- 

lich   kOl   I     hier    Wohl    auch    in     Betracht,    daß 
die  aul  solchen  Rodhufen  angesiedelten  Lauern 
wenige  oder   gar   keine    Frondienste   ihr  einen 
Herrenhoi      ZU     leisten      hatten,      der     bei     den 

.  ii   in   früherer  Zeit   gewöhnlich  auf  drei 
ill      der      Wm  In  «  .1  I         al 

ziemlich    die     Hälfte    dei      Arbeitskraft     eines 
Manne-  absorbiert  Latte.    Das  LI.,  12.  und  der 

Jahrh.    grellen    die    Entwick- dar. 

l  in    die    i  dei    Land«  irtachaft    ent« 
n    überall    in    l  ii  ul  chland    Märkte,    und 

damit   ist  die  Möglichkeit   der   Produktion  aal 
\n    dii  ■     Ausbildung    des 

mit  landwirtschaftlichen   Ei 

•  .;t     rieh     nun     eine    sehr     hedeut-ann-     \'i- 

tnderung    der    bäuerlichen    Betrieb  großen     die 
in  deu  von  eimr  im •  i      eren   Land* 
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Wirtschaft  noch  nicht  berührten  Gegenden  statt- 
fand. Diese  Umgestaltung  beginnt  mit  dem 

Anfang  des  13.  Jahrh.  und  erstreckt  sich  auf 
den  Nordwesten  Deutschlands,  besonders  Nieder- 

sachsen, Teile  der  heutigen  Provinz  Sachsen, 
Hessen,  besonders  das  ehemalige  Kurhessen, 
ferner  auch  auf  den  Südosten  Deutschlands, 

besonders  die  schwäbisch-bayerische  Hochebene. 
In  allen  diesen  Gebieten  bestand  bis  zu  dieser 

Zeit  die  Hufenverfassung.  Die  Inhaber  der 
Hufen  waren  nieist  Hörige  und  standen  mit 
ihrem  Besitz  in  einem  Abhängigkeitsverhältnis 
zu  einem  Herrenhof,  an  den  sie  zinsen  und 
dienen  mußten.  Ihre  Leistungs Verpflichtungen 
und  ihre  Rechte,  besonders  das  erbliche  Nutzungs- 

recht an  der  Hufe,  waren  im  sog.  Hofrecnl 
fixiert.  Der  Herr  konnte  sie  nicht  einseitig 
verändern.  Die  Herren  lösten  nun  diese  Ver- 

bände damals  auf  und  ließen  die  Hörigen  frei. 
Dafür  aber  zogen  sie  die  hörigen  Hufen  ein. 
Nach  dem  Musler  der  Haupthöfe  legten  sie 
nun  mehrere  Hufen  zu  größeren  Wirtschafts- 

einheiten zusammen,  und  taten  diese  neuen  Hute 
ebenso  wie  die  alten  Haupthöfe  gegen  Quoten 
des  Ertrages  zu  Zeitpacht  aus.  Pächter  waren 
meistens  die  früheren  Hörigen,  jetzt  freie,  land- 

lose Leute.  So  entstunden  überall  in  diesen 

Gegenden  größere  Wirtschaftseinheiten,  daneben 
blieben    freilich    auch    viele    alte     llllien    bestehen, 
and  schließlich  bildeten  sieh  auch  kleine  Stellen, 
sog.  Kotstellen  oder  Sölden,  die  ohne  zugel   ge 
Ackerland  nur  aus  Gartenland  und  llausplätzen 
bestanden.  Ihre  Inhalier  fanden  einen  Teil 

ihres  Unterhalts  im  Diene!  der  größeren  Hof- 
besitzer. Von  einer  Teilung  der  größeren  Höfe 

im  Erbgang  durch  die  Bäuerlichen  Inhaber 
konnte  keine  Rede  sein.  Sie  waren  ja  nur 
Pächter,  höchstens  wurde  batsächlich  der  Sohn 

als  Nachfolger  seines  Vaters  mit  der  Bewirt- 
schaftung des  Hofes  betraut.  Dieses  neue 

grundherrliche  Abhängigkeitsverhältnis  übte 
auch  auf  das  in  diesen  Gegenden  noch  bestehende 
Hörigkeitsrecht  einen  bestimmenden  Kinfluß  aus. 
Die  Hörigkeit  als  solche  kam  allmählich  außer 
Uebung,  dafür  aber  Imkerte  sich  das  feste  Recht 
der  Hörigen  an  der  Hufe,  ihre  Abgaben  wurden 
vielfach  erhöht  und  das  ganze  Verhältnis  dem 
freien  Pachtrecht  angenähert.  So  entstand  in 
einem  großen  Teil  Deutschlands  seit  dem  Reginn 
des  13.  Jahrh.  eine  neue  Betriebsgrundlage, 

der  mehrhufige  Pachthof,  über  dessen  Bestand- 
teile der  Bewirtschafter  keine  Verfügung  hatte. 

Da  der  Herr  seinen  Bestand  ebenfalls  unver- 
ändert ließ,  so  bildete  sich  diese  neue  Betriebs- 
einheit bald  zum  geschlossenen  Bauerngut,  zum 

Hof  aus.  Auch  diese  neue  Hofverfassung  ver- 
dankt ihre  Entstehung  in  der  Hauptsache  wirt- 

schaftstechnischen Momenten,  nämlich  dem  durch 

den  allgemeinen  Stand  der  Volkswirtschaft  her- 
vorgerufenen Bedürfnis  nach  grö  eren  Land- 

wirtschaftsbetrieben. Aber  eine  Bedingung, 
ohne  die  dieser  Landwirtschaftsbetrieb  niemals 
hätte  entstehen  können,  war  die  immerhin 
stärkere  Abhängigkeit  der  hörigen  Bevölkerung 
in  diesen  Gebieten  gegenüber  der  freieren  Rechts- 

lage der  rheinischen  Bauernbevölkerung.  Denn 
bei  dieser  wäre  eine  solche  Absetzung  meist 
unmöglich  gewesen.  Allerdings  läßt  sich  diese 
freiere  Stellung  im  13.  Jahrh.  hauptsächlich 
auf  den  durch  intensivere  Kultur  bedingten 
engeren  Zusammenhang  des  Bauers  mit  seinem 

Grund  und  Boden  zurückführen.  Aber  in  dieser 
Zeit,  wo  man  auch  im  Rheinland  Versuche  zur 
Einführung  freier  Zeitpachtverhältnisse  machte, 
scheiterten  sie  hauptsächlich  an  der  rechtlich- 

sozialen Stellung  der  bäuerlichen  Bevölkerung. 
Ein  Beweis  für  diese  Annahme  bietet  die  Ent- 

wicklung der  Bauerngüter  am  Niederrhein. 
Hier  blieben  wegen  vorherrschender  Weidewirt- 

schaft und  Einzelhofbesiedlung  die  alten  hörigen 
Hufen  bis  ins  13.  Jahrh.  ungeteilt.  Eine  Ein- 

ziehung der  Hufen  durch  die  Grundherren  und 
Verwandlung  der  Hörigen  in  freie  Zeitpächter 
hat  aber  wegen  deren  günstiger  Rechtslage 
auch  damals  nicht  stattgefunden.  Die  alten 
Lathufen  des  Niederrheins  haben  sich  in  der 
Hauptsache  damals  im  erblichen  Besitz  der 
Hörigen  erhalten,  obwohl  die  Grundherren  es 
auch  dort  an  Versuchen,  die  freie  Zeitpacht 
einzuführen,  nicht  fehlen  ließen.  Es  bestehen 
also  außer  den  technisch-wirtschaftlichen  auch 
rechtlich-soziale  Gründe,  die  in  Nordwest-  und 

Südostdeutschland  die  Entstehung  des  mehr- 
hufigen  Pachthofes  bedingt,  im  Rheintal  da- 

gegen seine  Entstehung  verhindert  und  die 
Entwicklung  in  ganz  andere  Bahnen  geleitet 
haben.  Wir  haben  also  in  Deutschland  etwa 

am  linde  des  13.  .lahrh.  folgende  Verfassung 
des  bäuerlichen  Grundbesitzes.  Im  ganzen 

Rheintal,  abgesehen  vom  Niederrhein,  inten- 
sive Kultur  mit  beginnender  Naturalteilung 

der  Bauerngüter,  im  Nordwesten  und  Südosten 
starker  Getreidebau  auf  großen  mehrhufigen 
Pachthöfen,  daneben  allerdings  auch  noch  die 
alten  einhufigen  Höfe  der  hofrechtlich  abhängigen 
Bauern.  Diese  einhufigen  Höfe  herrschen  noch 
ausschließlich  am  Niederrhein,  in  den  weniger 

fruchtbaren  Teilen  Westfalens,  Thüringens,  Ost- 
frankens und  Schwabens. 

Auch  in  den  ausgedehnten  slawischen  Ge- 
bieten östlich  der  Elbe  und  der  Saale,  im  ehe- 

maligen Königreich  Sachsen,  der  preußischen 
Provinz  Sachsen  und  den  sog.  alten  Provinzen 
Preußens  fand  zugleich  mit  der  deutschen 

Kolonisation  die  deutsche  Hofverfassung  all- 
gemeine Verbreitung.  Das  eroberte  Land 

wurde  an  die  deutschen  Ansiedler  meistens  in 

Hufen  zu  30  Morgen,  seltener  in  größeren 
Königshufen  ausgewiesen.  Alle  Bauern  deutschen 
Stammes  waren  persönlich  frei  und  erhielten 
bei  geringen  Leistungsverpflichtungen  ein  gutes 
erbliches  Besitzrecht  an  ihren  Hufen,  jedoch 
blieben  sie  einer  wenn  auch  milden  Grund- 

herrschaft unterworfen.  Der  hier  sehr  zahl- 
reiche Ritteradel  erhielt  größere  Ritterhöfe 

mit  steuerfreien  Ritterhufen  zu  Lehen,  die  er 

in  eigener  Wirtschaft  hielt  und  vielleicht  ver- 
mittels der  Frondienste  nicht  vertriebener 

Slawen  bestellte.  Daneben  bezog  er  auch 
mancherlei  grundherrliche  Gefälle  von  den 
deutschen  Bauern.  Extensive  Wirtschaft  und 

dauernde  Möglichkeit  der  Auswanderung  nach 
dem  Osten  beugten  der  Hufenteilung  vor  und 
bedingten  die  Ausbildung  einer  der  urzeitlichen 
sehr  ähnlichen  Hofesverfassung  der  ein-  oder 
mehrhufigen  Bauerngüter.  So  haben  wir  im 

Kolonisationsgebiet  ein-  oder  mehrhufige  Bauern- 
höfe und  daneben  mehrhufige  Ritterhöfe.  Die 

Geschlossenheit  der  Bauerngüter  beruht  hier 
sowohl  auf  technisch-wirtschaftlichen  wie  auf 
rechtlich-sozialen  Voraussetzungen. 

Diese    Verhältnisse    erhielten    sich    in    ganz 
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Deutschland  unverändert  etwa  bis  zum  Ende 
des  15.  Jahrh.  Seit  dem  IG.  Jahrh.  aber  sehen 

wir  Umgestaltungen  in  der  bestehenden  Ver- 

fassung "der  Bauerngüter  eintreten.  Allerdings fanden  diese  Umgestaltungen  ihre  Bedingung 
in  der  Entwicklung  der  vorhergegangenen 
Jahrhunderte.  Zunächst  hatte  sich  die  inten- 

sivere Landwirtschaft  von  ihren  alten  Sitzen 
im  Rheintal  nach  Osten  zu  ausgebreitet. 
Thüringen,  Württemberg,  das  Maintal  und 
andere  von  der  Natur  bevorzugte  Gegenden 
Mittel-  und  Süddeutschlands  waren  ebenso  wie 
das  Rheintal  die  Heimat  von  Spezialkulturen, 
besonders  des  Weinbaues,  geworden.     Dabei  war 

die    Bevölkerung   nach    Anschluß   der    Koloni- 
sation des  Ostens  und  der  Rodungen  im  Innern 

stark  angewachsen,  alle  Erzeugnisse  des  Bodens 
hatten   bei   der   Ausdehnung   des    Verkehrs   und 
dem  Wachstum  der  Städte  einen  stets  steigenden 

Die  Verhältnisse  der  bäuerlichen 
Bevölkerung    hatten    sieh    auch    in    rechtlich- 

,--r    Bimüchl    bedeutend    gebessert.       Die 
Hörigkeit    bestand    zwar    noch    in    weiter    Ver- 
breitung,   war  aber   vielfach   gemildert,   so   daß 
sie  wenigstens  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  keine 
allzu   druckende   Last   mehr  darstellte   und   be- 

sonders   die    Verfügungen    des     Hörigen    über 
indbesitz  nur  Doch  wenig  behinderte. 

itzrecht  des  Hörigen  am  Bauern- 
gut   war   dein    Eigentum   immer   ähnlicher   ge- 
len.       Auch    das    Recht    der    freien    Zeit- 
iter    im    Nordwesten    und    Südosten    hatte 

sich   sicherer   gestaltet.      Zwar    waren   sie   dem 
starengen  Recht  nach  noch  immer  absetzbar  und 
zu   \  n   nicht   befugt,   aber   tatsächlich 

.-id    häufig    die    Erblichkeit,    und    vielfach 
n  dingliehe  Beziehungen  des  Pächters  zum 

Laufe  des  14.  und  15.  Jahrh. 
d     Verhältnissen     gingen     nun     die 
D   hervor,   die   wir   am   deutlichsten 

•i    des    IG.    Jahrh.    auftreten    Behen, 
sich    überall    im    nichtkoloni- 

ind   das    Bestreben   der   bäuer- 
lichen Bevölkerung,  die  BesitzgröSen  entweder 

durch  Verfügung  unter  Lebenden  oder  aber  durch 
Natui  rbfällen  zu  ändern.     Di 

•ritt  nicht  minder  auf  bei  den  Pächtern 
r  Südostens  als  bei  den 
rn  des  Niederrheins,  Thü- 

S0WeU    die    Teil- 
iter  nicht  besteht,  wird  sie 

ilki  ■  mg  an« 
eestr>  h    nun    zun 

nmäcbtige  Ver« u  I  durch 
•■  ihre  Inl   i 

kberall 
■  ii    Bauern   die 

Natural- 

n.  Außer- n  die 
• 

vor.     Im  i  ihrh.  wurden  in  den und 

Mind- 

lult       All 

dem  „Höfefuß"  voranlagt.  Daher  suchte  der 
Staat  das  wichtigste  Objekt  der  ganzen  Steuer- 

verfassung unverändert  zu  erhalten  und  führte 
die  Geschlossenheit  der  vorhandenen  Bauern- 

güter kraft  öffentlichen  Rechts  ein.  Nicht  nur 
die  grundherrlich  abhängigen,  sondern  auch  die 
freien  Bauerngüter  waren  von  jetzt  an  unteil- 

bar. Aber  diese  Bestrebungen  von  Staat  und 
Grundherren  hatten  in  den  verschiedenen  Ge- 

genden je  nach  den  dort  herrschenden  ver- 
schiedenartigen wirtschaftlich-technischen  und 

rechtlich-sozialen  Voraussetzungen  einen  ganz 
verschiedenen  Erfolg.  Zunächst  gelang  es  in 
den  (legenden  strenger  Grundherrschaft  und 
extensiverer  Landwirtschaft  ohne  große  Mühe, 
die  Geschlossenheit  durchzusetzen.  So  vor  allem 
im  Nordwesten  Deutschlands,  wo  das  Zeitpacht- 

verhältnis der  freien  Meier  oder  ein  demselben 
ähnliches  höriges  Kolonatsverhältnis  (West- 

falen) bei  extensiverem  Landwirtschaftsbetrieb 
herrschte.  Dasselbe  war  der  Fall  im  Südosten 
auf  der  schwäbisch-bayerischen  Hochebene,  wo 
ganz  ähnliche  Verhältnisse  bestanden.  Auch 
am  Niederrhein  blieben  die  alten  einhufigen 
Höfe  der  Hörigen  durch  die  Bemühungen  des 
Staates  oder  der  Grundherren  deshalb  erhalten, 
weil  die  vorherrschende  Weidewirtschaft  größere 
Landwirtschaftsbetriebe  erforderte.  Ganz  anders 
alicr  gestaltete  sich  das  Schicksal  der  Höfe  in 
(lebenden,  die  keine  ausgesprochen  agronomische 
Beschaffenheit  aufwiesen  oder  aber  eine  inten- 

sive Kultur  erlaubten  bzw.  begünstigten.  Zu 
den  Gebieten  ersterer  Art  zählten  Thüringen, 
die  hannoverschen  Provinzen  Göttingen-Gruben- 
hagen  und  andere,  zu  denen  letzterer  Art  da- 

gegen das  Maintal,  Neckartal  und  andere  günstig 
gelegenen  Gegenden  Frankens  und  Schwabens, 
liier  stieß  das  Teilungsbedürfnis  der  bäuer- 

lichen Bevölkerung  nur  auf  das  Hindernis  der 
Grundherrschaft  oder  staatlicher  Unteilbarkeits- 

gesetze. Wir  sehen  nun  ganz  deutlich,  daß 
nur  eine  ganz  strenge  grundherrliche  Ge- 

bundenheit (unerbliches  Besitzrecht  oder  aber 
/.eitpacht)  die  Höfe  erhielt,  während  bei  milderer 
Grundherrschaft  die  Hofverfassung  nicht  auf« 
rechtei  hallen  werden  konnte  und  trotz  staat- 

Licher  Teilungsverbote  der  Freiteilbarkeit  weichen 
mußte.      Da   nun   in  den   meisten   dieser   (iebieto 

nur   milde,    altertümliche    Börigkeitsgrundherr« 
schaft     bestand,     fand    hier    die     Naturalteilung 

allgemeinen  Eingang,  and  nur  die  in  strenget 
grundherrlicher  Abhängigkeit  befindliche  Minder- 

zahl der  Bauerngüter  blich  als  Böte  erhalten. 
Damals  traten  zu  dem  uralten  Naturalteilung!« 
gebiet  am  Rhein  die  mittel-  und  süddeutschen 
Naturalteilungsgebiete  hinzu.  Damals  grenzten 
sieh  die  Gebiete  der  Geschlo  lenheit  und  Teil« 
barkeif  In  dem  mich  heute  bestehenden  Umi 

inander  ab.  Ei  en1  itand  der  Begi nf 
■  itt  piis aten  und  öffentlichen  Recht 
•  neu    Bauernhofes  in   den   Gebieten   der 

•  heit.         liier     traten     dazu     in     einen 
die  Wandeläcker  "der  wallenden 

Grundstücke,  die  nicht  untrennbar  mit  Irgend« 
einem  Hoflindereibestand  vereinigt,  sondern 
frei  abtrennbar  waren,  in  den  Gebieten  der 
vorherrschenden  .Naturalteilung  dagegen  traten 
als  Ausnahmen  die  kraft  oiw  n  Grund- 

der  M         d.-r ■•  d    Bauen  or.      I 'ie   Auf- 
hebung der  Gebundenheit  und  der  Grundherr« 
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schaft  im  19.  Jahrh.  hat  wesentliche  Verände- 
rungen nicht  mehr  gebracht.  Nur  die  Natural- 

teilungsgebiete  dehnten  sich  etwas  aus,  und 
innerhalb  derselben  verschwanden  allmählich 
die  ehemals  durch  die  Grundherrschaft  zu- 

sammengehaltenen Höfe.  Aber  in  den  Gebieten 
der  Geschlossenheit  blieb  die  Ungeteiltheit  auch 
nach  Wegfall  der  Unteilbarkeit  in  der  Haupt- 

sache erhalten.  Sie  bestand  fortan  nicht  mehr 
kraft  des  Rechts,  sondern  kraft  des  Herkommens 
und  der  Sitte. 

Wir  haben  bisher  von  den  slawischen  Er- 
oberungsgebieten im  Osten  der  Elbe  abgesehen. 

Hier,  in  Kursachsen  nicht  minder  als  in  den 
altpreußischen  Gebietsteilen,  blieb  die  Ge- 

schlossenheit der  Bauerngüter  erhalten.  Denn 
die  verhältnismäßig  milde  grundherrlicho  Ab- 

hängigkeit der  Hauern  verschärfte  sich  hier  ge- 
rade in  der  Zeit,  wo  sonst  die  Teilungsbe- 

strebungen hervortraten,  so  sehr,  daß  ihnen  z.  B. 
in  Preußen  alle  Verfiigungsfreiheit  über  sein 
Bauerngut  entzogen  wurde.  Es  war  daher  für 
Staat  und  Grundhorren  leicht,  die  Geschlossen- 

heit unbedingt  aufrechtzuerhalten.  An  diesem 
Zustand  hat  auch  die  Aufhebung  der  Grund- 

herrschaft nichts  geändert.  Ja,  das  ehemalige 
Königreich  Sachsen  ist  der  einzige  größere 
deutsche  Staat,  wo  noch  heute  eine  Geschlossen- 

heit der  Bauerngüter  kraft  öffentlichen  Rechts 
besteht.  Der  Einfluß  wirtschaftstechnischer 
Verhältnisse  tritt  hier  völlig  zurück  gegenüber 
den  rechtlich-sozialen,  die  sich  in  der  Haupt- 

sache aus  der  Struktur  dieser  Staaten  als  Koloni- 
sationsgebiete ergeben. 

4.  Schluß.  Dieser  kurze  Ueberblick  über 
die  Geschichte  der  deutschen  Hofverfassung 
zeigt  deutlich,  wie  vielgestaltig  die  Ursachen 
gewesen  sind,  die  auf  die  Ausbildung  der  Ge- 

schlossenheit oder  Freiteilbarkeit  der  Bauern- 
güter gewirkt  haben.  Die  jeweils  in  einer 

Gegend  herrschende  Verfassung  der  Bauerngüter 
ist  das  Produkt  der  ganzen  ländlichen  Ver- 

fassungsentwicklung, bei  der  rechtlich-soziale 
Momente  eine  nicht  geringere  Bedeutung  haben 
als  die  betriebstechnischen  Voraussetzungen  der 
Landwirtschaft.  Einer  Anschauung,  die  das 
entscheidende  Moment  für  die  bäuerliche  Guts- 
verfassun»  ausschließlich  in  den  „gegebenen  Wirt- 

schaftsbedingungen", d.  h.  den  herrschenden  Pro- 
duktionsbedingungen und  Absatzverhältnissen, 

einer  Gegend  sieht,  kann  ich  nicht  beipflichten. 
Allerdings  wird  die  Struktur  des  Bauerngutes 
als  landwirtschaftliche  Betriebsgröße  durch  diese 
Umstände  bedingt.  Aber  das  Bauerngut  ist 
nicht  nur  landwirtschaftliche  Betriebsgröße, 
sondern  auch  Vermögensobjekt  der  bäuerlichen 
Familie.  Daraus  folgt  unmittelbar,  daß  seine 
Struktur  nicht  nur  wirtschaftstechnisch,  sondern 
auch  gesellschaftlich  bedingt  ist.  Unmittelbar 
entscheiden  über  seinen  Bestand  und  seine  Ver- 

fassung, ob  geschlossen  oder  freiteilbar,  gar 
nicht  Erwägungen  betriebstechnischer  Natur, 
sondern  Rechtsnormen,  wie  Besitzrecht  und  Erb- 

recht. Nur  mittelbar  durch  Beeinflussung  dieser 
Rechtsnormen  vermögen  sich  die  betriebstech- 

nischen Gesichtspunkte,  die  Zweckmäßigkeits- 
erwägungen durchzusetzen  und  auf  die  Ver- 

fassung der  Güter  einzuwirken.  Aber  diese 
Rechtsnormen  kommen  nicht  allein  und  nicht 

einmal  hauptsächlich  unter  dem  Einfluß  betriebs- 
technischer Gesichtspunkte  zustande.    In  diesen 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl 

Normen  verkörpern  sich  Machtverhältnisse  und 
Interessen,  die  mit  der  zweckmäßigsten  Betriebs- 

gestaltung wenig  oder  nichts  zu  tun  haben.  Die 
Interessen  der  bäuerlichen  Familie,  die  Interessen 
des  Grundheirn  und  des  Staates  am  Gut  linden 
in  ihnen  ihren  Ausdruck.  Sehr  häufig  gehen 
sie  mit  den  Forderungen  betriebstechnischer 
Zweckmäßigkeit  Hand  in  Hand,  sehr  häufig 
laufen  sie  ihr  auch  zuwider.  Welches  Prinzip 
beim  Widerstreit  den  Sieg  davon  trägt  oder 
welcher  Einfluß  bei  gleicher  Richtung  der  Ein- 

wirkungen der  entscheidende  ist,  läßt  sich 
höchstens  im  einzelnen  Fall,  niemals  im  allge- 

meinen bestimmen.  Allgemein  läßt  sich  nur 
das  folgende  sagen:  Wie  das  Bauerngut  selbst 
das  doppelte  Gesicht  als  Betriebsgröße  und  Ver- 

mögensobjekt der  bäuerlichen  Familie  zeigt,  so 
ist  auch  seine  Verfassung  nicht  einseitig  aus 
der  Natur  der  Sache  oder  dem  Interesse  der 
Menschen  an  der  Sache,  sondern  nur  aus  dem 
vereinigten  Einfluß  beider  Umstände  zu  er- 

klären. Auch  die  Geschichte  der  flofver- 
fassung  zeigt  diesen  doppelten  Einlluß.  Die 
Naturalteilung  ist  nur  möglich,  wenn  Hand  in 
Hand  mit  der  intensiveren  Kultur  ein  eigen- 

tumsähnliches oder  eigentumsgleiches  Recht  der 
Bauernfamilie  am  Gut  geht.  Daher  bleiben  in 
Gebieten  vorherrschender  Naturalteilung  die 
durch  strenge  Grundherrschaft  gebundenen  Höfe 
erhalten,  und  der  ganze  kolonisierte  Osten  hat 
trotz  stellenweiscr  sehr  intensiver  Kultur  fast 
durchgehends  Geschlossenheit.  Andererseits 
dringt  im  Westen  die  Naturalteilung  in  Ge- 

biete ein,  wo  eine  Geschlossenheit  zweckmäßiger 
wäre  (Eifel,  Eichsfeld,  Rhön  und  Thüringer 
Wald,  Spessart,  Westerwald).  Im  allgemeinen 
aber  gelingt  es  der  Grundherrschaft  und  der 
Staatsgewalt,  die  Geschlossenheit  da  zu  erhalten, 
wo  die  betriebstechnischen  Voraussetzungen  für 
die  Naturalteilung  fehlen.  Aber  dies  geschieht, 
nicht  ohne  daß  ein  Widerstand  der  bäuerlichen 
Bevölkerung  zu  überwinden  wäre;  an  die  Stelle 
der  faktischen  Ungeteiltheit  tritt  die  Unteilbar- 

keit kraft  privaten  oder  öffentlichen  Rechts- 
satzes. Nachdem  diese  Geschlossenheit  kraft 

Rechtssatzes  jahrhundertelang  bestanden  hat, 
wird  sie  im  10.  lahrh.  als  solche  beseitigt. 
Aber  sie  erhält  sich  als  Sitte  überall  da.  wo 
ihr  Bestehen  wirtschaftlich-technisch  notwendig 
oder  auch  nur  zweckmäßig  ist.  Allerdings 
scheint  sie  in  Gegenden,  wo  kleinere  Betriebs- 

einheiten zwar  weniger  zweckmäßig  als  größere 
aber  doch  immerhin  möglich  sind,  vor  der 
Naturalteilung  langsam  zurückweichen.  Aber 
in  ihren  Hauptgebieten  erhält  sie  sich,  weil 
sie,  wenn  auch  durch  Zwang  entstanden,  den 
betriebstechnischen  Interessen  der  bäuerlichen 

Bevölkerung  auch  heute  noch  am  besten  ent- 

spricht. Die  Frage,  ob  die  Hofverfassung  auf 
rechtlich-sozialen  oder  wirtschaftlich-technischen 
Voraussetzungen  beruht,  muß  dahin  beant- 

wortet werden,  daß  die  heute  noch  bestehende 
Geschlossenheit  der  Bauerngüter  aus  dem  Zu- 

sammenwirken beider  Momente  hervorgegangen 
ist,  und  daß  zu  ihrer  Erhaltung  ebensosehr 
die  durch  ehemaligen  Zwang  geschaffene  Sitte 
wie  die  betriebstechnische  Zweckmäßigkeit  noch 
heute  beitragen.  Wenn  man  heute  wieder  be- 

strebt ist,  die  Hofverfassung  da,  wo  man  sie 

für  zweckmäßig  hält,   durch  rechtliche  Anord- 
Bd.  V.  18 
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nungen,  besonders  durch  ein  bäuerliches  Erb- 
recht zu  erhalten  und  zu  befestigen,  gibt  man 

zu,  daß  sie  durch  solche  rechtlich-soziale  Ein- 
wirkungen modifiziert  werden  kann,  daß  das 

bestehende  Erbrecht  ihr  schlimmster  Feind  ist 
und  daß  nicht  die  Natur  der  Sache  allein  die 
Hofverfassung  geschaffen  haben  kann.  Daß 
sie  da,  wo  sie  noch  heute  besteht,  durch  solche 
Institutionen  gestützt  und  erhalten  werden  kann, 
scheint  mir  zweifellos.  Dagegen  erscheint  es 
völlig  aussichtslos,  sie  mit  den  solchen  Ver- 

hältnissen gegenüber  geringen  Machtmitteln  des 
heutigen  Staates  in  Gegenden  freier  Teilbarkeit 
wieder  einführen  zu  wollen.  Denn  die  ver- 

einten Kräfte  von  Staat  und  Grundherren  haben 
sich  in  vergangenen  Zeiten  an  dieser  Aufgabe 
vergebens  versucht. 

Literatur:    /..   v.  Maurer,  Geschichte  der  Fron- 
/,,'.;'<.  j  md  der  Hofoerfassung  in 
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Neueste  Uebersicht  der  Bodenfläche,  der  Be- 
völkerung und  des  Viehstandes  der  einzelnen 

Kreise  des  preußischen  Staates,  ebd.  1833.  — 
Ueber  die  Besorgnisse,  welche  die  Zunahme  der 
Bevölkerung  erregt,  ebd.  1835.  —  Ueber  die 
wahre  Natur  und  Bestimmung  der  Renten  aus 

Boden-  und  Kapitaleigentum,  ebd.  1837.  —  Die 
Lehre  vom  Gclde,  als  Anleitung  zu  gründlichen 
Urteilen  über  das  Geldwesen;  mit  besonderer 
Bezugnahme  auf  den  preußischen  Staat,  ebd. 
1838.  —  Die  Bevölkerung  des  preußischen  Staates 
nach  den  Ergebnissen  der  zu  Ende  des  Jahres  1837 
amtlich  aufgenommenen  Nachrichten,  in  staats- 

wissenschaftlicher, gewerblicher  und  sittlicher 
Beziehung,  ebd.  1839.  —  Die  Lehre  von  den 
Steuern,  als  Anleitung  zu  gründlichen  Urteilen 
über  das  Steuerwesen,  mit  besonderer  Bezug- 

nahme auf  den  preußischen   Staat,  ebd.   1840. 
—  Die  Zeichen  der  Zeit  im  deutschen  Münz- 

wesen, als  Zugabe  zu  der  Lehre  vom  Gelde, 
ebd.  1841.  —  Die  Befugnisse  zum  Gewerbe- 

betriebe, zur  Berichtigung  der  Urteile  über  Ge- 
werbefreiheit und  Gewerbezwang,  mit  besonderer 

Rücksicht  auf  den  preußischen  Staat,  ebd.  1841. 
—  Das  Verhältnis  der  Staatsgewalt  zu  den  Vor- 

stellungen ihrer  Untergebenen,  ebd.  1842.  — 
Zur  Judenfrage.  Statistische  Erörterung  über 
Anzahl  und  Verteilung  der  Juden  im  preußi- 

schen Staate,  nach  einer  Vergleichung  der 
Zählungen  zu  Ende  der  Jahre  1840  und  1822, 
ebd.  1842;  dasselbe  in  englischer  Uebersetzung 

in  „Journal  of  the  Statistical  Society",  Bd.  IX, 
London  1S46,  S.  77  ff.  -  Darstellung  der  Be- 
völkrrungs-,  Geburts-,  Ehe-  und  Sterblichkeits- 

vorhältnisse, welche  in  dem  preußischen  Staate 
in  den  15  Jahren  1820  bis  mit  1834  bestanden 
usw.,  Berlin  1843.  —  Uebersicht  der  Geburten, 
neuen  Ehen  und  Todesfälle  in  den  Jahren  1816 
bis  mit  1841.  Nach  den  für  die  Stadt  Berlin 
amtlich  aufgenommenen  Tabellen  usw.,  ebd.  1843. 
—  Sammlung  kleiner  Schriften  staatswissen- 

schaftlichen Inhalts,  ebd.  1843.  -  Nachlaß 
kleiner  Schriften  staatswissenschaftlichen  In- 

halts, ebd.  1847. 
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Annalen  des  Königreichs  Preußen,  Jahrgg. 
1792—93,  Königsberg;  3.  in  der  preußischen 
Staatszeitung,  Jahrgg.  1819—1843,  insgesamt 
155  von  ihm  gezeichnete  Artikel;  4.  in  der 
Medizinischen  Zeitschrift,  herausgeg.  vom  Ver- 

ein für  Heilkunde  in  Preußen,  Jahrgg.  1835—43, 
meist  bevölkerungswissenschaftlichen  Inhalts; 
5.  in  den  Abhandlungen  der  philosophisch-histo- 

rischen Klasse  der  Berliner  Akademie  der  Wissen- 
schaften, Jahrgg.  1835—43  usw. 
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königl.  preuß.  statistischen  Bureaus",  Jahrg.  I, 
Berlin  1860/61,  S.  8ff.  -  H.  Wagener,  Staats- 

und Gesellschaftslexikon,  Bd.  IX,  Berlin  1862, 
S.  499 ff.  -  Boeckh,  Die  geschichtliche  Ent- 

wicklung der  amtlichen  Statistik  des  preußi- 
schen Staates,  ebd.  1863,  S.  28ff.  -  Röscher, 

Gesch.  d.  Nat.,  München  1874,  S.  732/43.  - 
Allgemeine  deutsche  Biographie,  Bd.  XII,  Leip- 

zig 1880,  S.  598ff.  -  Walker,  Geschichte 
der  Nationalökonomie,  Leipzig  1884,  S.  125/26. 
—  Blenck,  Das  königl.  statistische  Bureau 
in  Berlin  beim  Eintritte  in  sein  neuntes  Jahr- 

zehnt, Berlin  1885,  S.  5  ff.  —  Nouveau  diction- 
naire  dV;conomie  politique,  Bd.  I,  Paris  1891, 
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Staatswiss.  Diss.  v.  1914).  Keiteel. 

Holzindustrie. 

1.  Eigenschaften  des  Holzes  und  Verwendungs- 
möglichkeiten. 2.  Klassifikation  des  Holzge- 

werbes. 3.  Holzgewinnung,  Einfuhr-  und  Ausfuhr- 
gebiete. 4.  Sägemühlenbetrieb.  5.  Bau-  und 

Möbeltischlerei.  6.  Sonstige  Zweige  der  Holz- industrie. 

1.  Eigenschaften  des  Holzes  und  Ver- 
wendungsmöglichkeiten. Holz  ist  das  wich- 

tigste Erzeugnis  des  Waldes,  welches  seiner 
zahlreichen  Verwendungsmöglichkeit  wegen 
zu  den  bedeutendsten  Welthandelsgütern 
zählt.  Die  Verwendung  des  Holzes  ist  uralt; 

neben  seiner  weiten  Verbreitung  in  allen  Erd- 
teilen, welche  die  Verwendung  so  wesentlich 

erleichterte,  trugen  die  technischen  Eigen- 
schaften des  Holzes  vornehmlich  zu  seinem 

Ge-  und  Verbrauch  bei.  Holz  besitzt  bei 

leichter  Bearbeitungsfäbigkeit  große  Festig- 
keit und  Elastizität,  es  kann  in  großen  Aus- 

maßen gewonnen  und  zu  den  verschiedensten 
Verwendungszwecken  leicht  zugerichtet 
werden.  Diese  Verwendungszwecke  haben 
im  Verlaufe  der  technischen  und  wirtschaft- 

lichen Entwicklungen  große  Aenderungen 
erfahren  und  Holz  ist  in  der  Neuzeit  durch 

andere  Stoffe  —  Eisen,  Steine,  Kohlen, 
Torf  —  vielfach  ersetzt  worden.  Gleich- 

wohl hat  die  Verwendung  nicht  ab-,  sondern 
zugenommen.  Zurückgetreten  ist  die  Be- 

deutung des  Holzes  für  Brennzwecke,  für 
den  Schiffbau,  den  Brückenbau  und  den 
Hausbau,  insbesondere  soweit  es  sieb  um 
Baukonstruktionsteile,  um  Facbwerkbauten, 
den  Bau  von  Fabrikgebäuden  und  den 
städtischen  Hausbau  handelt.  Gestiegen  ist 

dagegen  die  Verwendung  von  Holz  im  Haus- 
bau zu  Fußböden,  Treppenstufen,  Fenster- 
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rahmen,      sowie      als      Bauknnstruktions- 
teile    bei    Hafen-    und     Kanalbauten,    im 
Bergbau  und  als  Telegraphenstangen.    End- 

lich dient  Holz  noch  als  wichtigster  Rohstoff 
in  der  Papierindustrie  sowie  zur  Bereitung 
verschiedener    Erzeugnisse    der   chemischen 
Industrie,    zu    Gerbstoffen    und    zur    (.ierb- 
Btoffextraktherstcllung  tu  r  die  Lederindustrie. 
Die  Eigenschaften  des  Holze»,  welche  seine 
technische    Bearbeitung    zu    mannigfachen 
wirtschaftlichen  Zwecken  zulassen,  -ind  be- 

dingt durch  die  anatomische  Struktur  des 
Holzes,  hiernach  unterscheidet  man  einmal 
Nadel-  und  Laubhölzer  und  sodann  nach  dem 
Gefüge  des  Holzes  Weich-  und  Harthölzer. 
Holz    von    lockerem    elastischen    Gefüge   ge- 

hört  zu   den    Wcichhölzern,    während    Hart- 
hölzer ein  dichteres  GefQge  bei  engerer  La- 
gerung der  Fasern  aufweisen.    Handelsüblich 

rechnet  man  im  allgemeinen  die  Nadelhölzer 
zu    den    Weiehhol/.ern,    wiche  sich   leichter 
bearbeiten  lassen  und  die  Laubhölzer  zu  den 
Harthölzern.    Tatsächlich  trifft  diese  Unter- 

idung  aber  nicht  immer  zu,  da  sich  unter 
den  Nadelhölzern  auch  harte  und  unter  den 
Laubhölzern     weiche     Holzarten     befinden. 
Wirtschaftlich     am     wichtigsten     sind     die 
Nadelhölzer,   sie   kommen    vornehmlich    als 
Bauholz  und  in  der  Tischlerei  in  Betracht, 
während  die  Laubhölzer  als  Hartholz  in  der 
Böttcherei,   der  Herstellung    besserer  Möbel 
und  der  Drechslerei  sowie  als  Unterlage  beim 

bahnbau  Verwendung  finden 
2.     Klassifikat  on    des    Holzgewerbes. 

Zur    Holzindustrie    werden    nicht    alle  Ge- 
werbearten    gerechnet,     welche    sich    mit 
der    Verwendung   von    Holz   befassen.      Es 

:  let    von    vornherein    aus    die    Forst- 
wirtsebaft  ab  Holzgewinnungsgewerbe  und 

eh  hieran  eng  anschließende  Brennholz- 
Mi:;!;'.'   bei  welcher  das  vom  Boden  !os- 
•••  Holz  nur  eine  geringe  Bearbeitung 

durch  Sägen  und  Spalten  erfordert,  ferner 
rei  und  das  /.    T.  Bich  darauf  auf- 

h  innung  chemischer 
m    Holi    und    weiterbin   die 

Holzstoff«    und    Zelluloseindustrie,    welche 
/  ir  Bereitung  von   Haibetoff  für  die 

Papierindustrie  verwendet. 
Ei   bli  itx  n    onarh  übrig  alle  Gewerbe, 
für  Ronstoff  darstellt, 

lureh  wettere  unmittelbare  Bearbeitung 
auf  dem    .',  Formänderung  /u  einer 
gebi  i  ■•  wandelt  wird. . 
anatomi* .hrt. 

Nach   der   Produktion    tufenfolge,  d    b. 
.  Ie  der  B<  irtw   '  IM  kann  man ■ 

■ 

l    Die  Znriehl  u  dem 
unm. 

2.  Die  Zubereitung  des  Holzes  zur  Er- 
höhung seiner  Dauerhaftigkeit  (Konser- vierung. 

3  Die  Bearbeitung  des  Holzes  zu  fertigen 
Erzeugnissen  und  deren  Veredlung. 

Die  Zurichtung  des  Holzes  erfolgt  durch 
Sägen,  Behauen  und  Spalten.  Hieraus  hat 
sich  als  der  wichtigste  Zweig  der  Halb- 
fabrikatiudustrie  die  Sägemüldenindustrie 
als  selbständiges  Gewerbe  herausgebildet, 
welches  entweder  mit  Wasserkraft  oder  mit 
Dampf-  und  Motorenkraft  betrieben  wird. 
In  der  Sägemühlenindustrie  werden  Schnitt- 

hölzer hergestellt,  das  Holz  wird  je  nach 
seinen  Verwendungszwecken  zu  Kantholz 
(mit  quadratischem  Querschnitt),  zu  breitem 
Schnittholz  mit  rechteckigem  Querschnitt 
und  zu  Latten  durch  Zerschneiden  von 
Brettern  für  Spaliere  oder  Fournierleisten 
vorgearbeitet.  Häufig  mit  der  Sägemüllerei, 
aber  auch  mit  der  Bautischlerei  verbunden 
ist  die  Zurichtung  der  Vollhölzer.  Unter 
solchen  versteht  man  Hölzer,  welche  bei 
ihrer  Bearbeitung  zumeist  ihre  nutzbare 
Länge  und  Stärke  beibehalten  und  entweder 
in  der  natürlichen  Rundung  zur  Verwendung 
kommen,  oder  an  ihren  Längsflächen  be- 

schlagen werden  (Balkenholz). 
Vollhölzer,  die  durch  Aufspalten  des 

Rundholzes  der  Länge  nach  und  durch 
Beschlagen  der  Kanten  vorgearbeitet  werden, 
führen  die  Bezeichnung  als  Stückholz.  Spalt- 

holz entsteht  durch  Aufspalten  der  Holz- 
stämme nach  der  Längsrichtung  gemäß 

dem  Verlaufe  der  Fasern. 
Rundholz  dient  zur  Herstellung  von 

Mastbäumen,  Säulenholz,  Brunnenröhren, 
Wagenhölzern,  Mulden  wellen,  Pfählen  für 
Bau-  und  Rammzwecke.  Balkenholz  wird 
im  Baugewerbe  beim  Hoch-  und  Brückenbau, 
zu  Bau-  und  Dachkonstruktionen  und  im 
Holzschiffbau  gebraucht. 

Stückholz  dient  zu  Tischlerhölzern,  Bret- 
tern, zur  Fournierbereitung  und  Wandbe- 

kleidung*zweoken. 
Spaltholz  wird  EU  Dach-  und  Zaunlatten, 

Schindeln,  Weinbergpfählen,  Böttcher-,  Wag- 
ner- und  Instruraentenholz,  zu  Buchbinder- 

panen,  Sohaohtelholz,  Siebrändern  u.  dgl. 
verwandt 

I  u'e  Holzkonservierung  verfolgt  denZweok, 
da-  llul/.  \ur  schädlichen  Einwirkungen  at- 
mo  piian-cher,  pflanzlicher  oder  tierischer 
EinflQ  nützen.   Hierzu  ist  es  erforder- 

lich, dafi  da  Hol/,  einen  natürlichen  oder 
künstlichen  Trocknung  pro/eis  durch  Aus 
laugen  oder  Dämpfen  unterzogen  und  daß 
i-s  für  bestimmte  wirtschaftliche  Zwecke, 
insbesondere  bei  Verwendung  im  Freien, 
/     B.    bei   der   Benutzung   iu    Ei  snbahn- 

reden  mit  Fäulnis  verhindernden  Stoffel 
durchtränkt  wird.     In  einigen  Ländern  hat 

i  T.  mit  der  Holzzuriontung  verbunden, 
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ein  besonderer  Zweig,  die  Holzkonservie- 
rungsindustrie,  herausgebildet;  ihre  wirt- 

schaftliche Bedeutung  liegt  darin,  daß  durch 
die  hierbei  erfolgende  Verlängerung  der 
Gebrauchsdauer  ein  geringerer  Holzverbrauch 
und  damit  eine  Schonung  der  wertvollen, 
nur  langsam  sich  ergänzenden  Waldbestände 
erzielt  wird  und  der  Verbraucher  an  Be- 

triebskapital spart. 
An  die  Holzzurichtung  und   Konservie- 

rung  schließt   sich   die   Weiterverarbeitung 

1895 
b)  Fabrikation  glatter  Holzwaren 

1.  Vorfertigung  von  Holzdraht,  Holzstiften, 
Zündholzruten 

2.  Verfertigung  von  groben  Holzwaren 
3.  Tischlerei  (Möbelfabrikation  und  Parkett- 

fabrikation) 

des  Holzes  in  mannigfach  verzweigten  Ge- 
werben an,  deren  Unterscheidung  nicht 

immer  leicht  ist,  weil  sie  vielfach  ineinander 

übergreifen. 
Die  amtliche  deutsche  Gewerbestatistik, 

welche  zugleich  die  Industrie  der  Holzstoffe 
und  der  Schnitzstoffe  umfaßt,  weist  in  ihren 
letzten  Erhebungen  von  1895  und  1907 
einige  Abweichungen  auf. 

Sie  unterscheidet  in  Gruppe  XII 

1907 

desgl. 

c)  Böttcherei 
d)  Korbmacherei  und  Korbflechterei 
ej  Strohhutfabrikation 
f)  sonstige  Flechterei  und  Weberei  von  Holz, 

Stroh,  Bast,  Binsen 
g)  Verfertigung  von  Dreh-  und  Schnitzwaren 

1.  Drechslerei 
2.  Verfertigung   von    Spielwaren    aus    Holz, 

Hörn,  und  anderen  Schnitzstoffen 
3.  Verfertigung  sonstiger  Dreh-  und  Schnitz- waren 
4.  Korkschneiderei 

h)  1.  Kammacherei 
2.  Bürstenmacherei,  Verfertigung  von  Pinseln 
3.  Stock-  und  Schirmfabrikation 

i)  Veredlung  und  Vergoldung  von  Holz-  und 
Schnitzwaren  (Spiegel-,  Bilderrahmen  usw.). 

desgl. 

3.  Möbeltischlerei 

4.  Fabr.  von  Spiegel-  u.  Bilderrahmen 
6.  Bautischlerei  und  Parkettfabrikation 
6.  Sargfabrikation 
7.  Billardfnbrikation 
8.  Holzrolladenfabrikation 
9    Gardinenstangen-.  Gardinenbretterfabr. 

10.  sonstige   Tischlerei,   Veredlung   und  Ver- goldung 

desgl.  auch  mit  Küferei  verbunden desgl. 
desgl. 
desgl. 

desgl. 
1.  Drechslerei 
2.  Korkschneiderei 

3.  Verfertigung   von    Spielwaren   aus    Holz, Hörn  usw. 

h)  1.  desgl. 2.  desgl. 

3.  Stock-,  Sonnenschirm-  und  Regenschirm- 
fabrikation. 

3.  Holzgewinnung,  Einfuhr-  und  Aus- 
fuhrgebiete. Die  Entwicklung  der  Holzindu- 

strie in  den  einzelnen  Ländern  steht  in  engem 
Zusammenhang  mit  ihrem  Wirtschaftsstande 
und  ihrer  gewerblichen  Entfaltung.  In  ge- 

werbereichen Ländern  mit  dichter  Bevöl- 

kerung ist  der  Nutzholzkonsum  sehr  be- 
deutend und  bietet  einer  mannigfach  ge- 

gliederten Holzindustrie  umfangreiche  Be- 
tätigung. Für  diese  Gewerbezweige  ist  aber 

die  Rohstoffbeschaffung  eine  weitere  Vor- 
bedingung ihres  Bestehens.  Der  Wald,  als 

Erzeuger  des  Holzes,  beansprucht  zu  seiner 
Aufzucht  weite  Flächen,  er  hat  deshalb 

unter  Voraussetzung  der  natürlichen  Wachs- 
tumsbedingungen seine  weiteste  Ausdehnung 

in  dünnbesiedelten  Ländern  und  gebirgigen 
Gegenden,  die  eine  dichtere  Ansiedlung  und 
Urbarmachung  für  Getreidebau  nicht  ge- 

statten. Andererseits  ist  aber  in  solchen 
Ländern    eine    weitere    Verarbeitung    des 

Holzes  zu  Fertigerzeugnissen  wegen  Absatz- 
mangel nicht  möglich.  In  Industrieländern 

mit  starker  Volksdichte  wird  hingegen  der 
Boden  für  andere  wirtschaftliche  Zwecke 

besser  ausgenutzt,  so  daß  der  Spielraum  für 
die  Forstwirtschaft  eingeschränkt  wird.  Auch 
ist  der  Holzverbrauch  so  erheblich,  daß  die 
vorhandenen  Baumbestände  für  den  in- 

ländischen Konsum  nicht  ausreichen,  zudem 
verlangt  die  Holzindustrie  für  bestimmte 
hochwertige  Erzeugnisse  Holzarten,  welche 
im  Inlande  nicht  vorkommen.  Die  wirt- 

schaftlich hochentwickelten  Länder  sind 

daher  zur  Ergänzung  ihrer  inländischen 
Holzvorräte  auf  die  Einfuhr  angewiesen, 
welche  aus  den  waldreichen,  abpr  dünn 
besiedelten  Ländern  erfolgt.  Man  muß 
also  Holzausfuhr-  und  Holzeinfuhrländer 
unterscheiden.  Zu  den  Holzausfuhrländern 

gehören  in  Europa  die  Länder  der  früheren 
österreichisch-ungarischen  Monarchie,  unter 
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denen  sich  insbesondere  die  österreichischen 

Alpenländcr,  Steiermark,  Tirol,  Kärnthen 
durch  starke  Bewaldung  auszeichnen,  ferner 
Böhmen,  Galizien,  Bosnien  und  Ungarn. 
Weitere  Ausfuhrländer  sind  Schweden,  Nor- 

wegen, Rußland,  Finnland  und  Rumänien. 
Von  überseeischen  Holzgewinnungsgebie- 

ten  kommen  für  die  Einfuhr  nach  Europa 

hauptsächlich  in  Betracht  Kanada,  die  Ver- 
einigten Staaten  von  Amerika,  Britisch-In- 

dien,  Neusüdwales,  Queensland. 
Holzeinfahrländer  sind  Deutschland, 

Frankreich,  Großbritannien,  Belgien,  die 
Niederlande,  letztere  beide  indessen  nicht 
nur  des  eigenen  Konsums  wegen,  sondern 
auch  als  Durehfuhrländer,  ferner  Italien 
und  Dänemark.  Die  Vereinigten  Staaten 
haben  zwar  einen  Ueberschuß  der  Ausfuhr 

über  die  Einfuhr,  jedoch  ist  entsprechend  der 

Bevölkerungszunahme,  dem  steigenden  Holz- 
verbrauch und  der  Abnahme  der  inländischen 

Waldbestände  die  Einfuhr  recht  bedeutend.  I 
unter  den  europäischen  Einfuhrgebicten 

A  usf  uhrlündcr 

Ausfuhr  Kilifuhr 

Etaten     .   .  326,9  »54,9 
KuCLud    292. -I  21,6 

200,7  20,2 
Schweden    161,1  16,7 
Kanada    157, 4  — 
Finnland    117,'  1,6 

....  3S,3  15,2 

Nach  Vespermann  a.  a.  0.  führte  der 
Australische  Bund  im  Jahre  1910  an  be- 

arbeitetem Holz  für  976  355  £  insbesondere 

nach  Indien,  Südafrika,  Uruguay,  Deutsch- 
land und  Belgien  aus  und  für  1642178  £ 

aus    d  11    Staaten,    Neuseeland, 
Kanada,     Schweden     und     Norwegen     ein. 

rzu    kommt    noch    eine    Einfuhr    von 

itetem  Holz,  namentlich 
und  Schweden.     Die  Länder 

ind  hiernach  trotz 
der   bedeutenden    J  tände   unter   die 
Ein;.  te  zu  rechnen.     Ee  durfte  dies 

ind  zurückzuführen  Fein,  daß 

einmal  Australien   Harthölzer  erzeugt,  die 
für  du-  größte  Zahl  der  Gebrauohszwi 
ich  ..  11  und  zum  andern, 

nen  Waldungen  zu 
11  ungün  Li 

:  die  Holatämnn  können  daher  zu  ihnen 

I  Iteil 
und  hoben   l.  rden. 

4.  Sägemühlenbetmb. 

•  von 

-  Ihe  der  Wälder  und  denl bwer 

I  irrii  mit  hohen  I  raohtko  teil  bei 
I 

verfügt  das  Deutsche  Reich  mit  14  223000  ha 
über  die  größten  Forstbestände,  während 
auf  Frankreich  9  886  700  ha,  auf  Italien 
4  563  700,  auf  England  und  Wales  762  600, 
auf  Belgien  521 500,  auf  die  Niederlande 
260  100  ha  entfallen. 

Unter  den  holzausfiihronden  europäischen 
Ländern  stehen  an  erster  Stelle  Rußland 

(europäisches)  mit  168  076  800  ha,  Schweden 
mit  21  623600  ha,  die  früheren  österreichisch - 
ungarischen  Länder  mit  18  731 100,  Ru- 

mänien mit  2  282  300  und  Norwegen  mit 
6  911  400  ha.  Unter  den  überseeischen 

Ländern  weisen  die  Vereinigten  Staaten  mit 

220  Mill  ha,  der  australische  Bund  und  Neu- 
seeland mit  etwa  600  000  qkm  und  Kanada 

mit  etwa  3  230  000  qkm  die  größten  Wald- 
beständo  auf  (letztere  beiden  Angaben  nach 
Vespermann,  Bauhölzer  und  ihre  Verbreitung 
im  Welthandel). 

Ueber  die  Aus-  und  Einfuhr  von  Bau-  und 
Nutzholz  im  Jahre  1913  gibt  nachstehende 
Tabelle  Auskunft  (in  MilL  M.): 

Einfuhrländer 

Einfuhr  Ausfuhr 

Großbritannien  .   .   .       624,2  7 
Deutschland    ....        325,4  27,1 
Niederlande    ....        222,1  94,6 
Frankreich          152,4  44,6 
Italien          105,  fe;  5 
Belgien          97,9  2,7 

winnungsorten  zu  marktfähigen  Halbfabri- 
katen umgearbeitet  werden  kann,  desto 

geringer  stellen  sich  die  Frachten.  Mar. 
legt  deshalb  die  Sägemühlen  möglichst  nahe 
an  die  Forsten,  in  gebirgigen  Gegenden  in  die 
Waldtäler,  wohin  das  Holz  durch  Schleifen 
und  in  Waldbächen  leichter  hinabgebracht  und 

unter  Ausnutzung  der  Wasserkraft  zuge- 
richtet werden  kann.  Zum  Versand  nach 

den  rlonsumplätzen  sucht  das  Holz  die 
billigeren  und  den  Abtransport  leichter  be- 

werkstelligenden Wasserstraßen  auf.  Dor 
SägemQhlenbetrieb  bat  aus  diesen  Gründen 
auch  in  abgelegeneren  aber  waldreichen 
Ländern  günstige  hulu  iekluu:'  hedim/ungen. 
auch   wenn   diese   von   den   großen    Konsum- 

■eii  weit  entfernt  Liegen,  1  ofern  am  ein  • 

w.i  lerstraßenverbindung  nach  dort  vor- 
handen it.  Die  s  rlonsumgebietc  Bind  in- 

meisl  wegen  ihrer  geringeren  Waldbe  tändi 

zur  Deokung  ihres  Bedarfes  auf  weiter  ent- 
fernt 'M.  Man  findet 

deshalb  in  Schweden,  Norwegen,  Galiiiei 

Ungarn,    Rußland    eine    reich    entwickelt 
rnühleninduHtrio.    Soweit  sich  der  Wald 

im    Besitz    von    Privatpersonen    befin 
I  n  häufig  größere  Waldkomj 

liülii  triellen  angi  kauft  ode 
die  Privatbe  itzer  erriehti  1 
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3s  liegt  auf  der  Hand,  daß  hierbei  der  Wald 
auf  das  Äußerste  ausgenutzt  und  der  Auf- 

zucht keine  Beachtung  geschenkt  wird. 
5.  Bau-  und  Möbeltischlerei.  Unter 

Jen  weiterverarbeitenden  Industrien  ist  die 

hervorragendste  die  Bau-  und  Möbeltisch- 
lerei. Mit  der  Zunahme  der  Volksdichte 

;n  industriell  aufstrebenden  Ländern,  dem 
Zuzug  in  die  Städte  und  der  Entstehung 
von  dicht  besiedelten  Industriebezirken  stieg 
lie  Nachfrage  nach  Wohnungen  und  ihrer 
inneren  Ausrüstung  mit  Möbeln. 

Die  Bautischlerei  gliedert  sich  in  zwei 
Zweige,  in  die  Zurichtung  von  Hölzern  zu 
Baukonstruktionsteilen  und  deren  x\ufrich- 
mng  an  den  Bauten  selbst  sowie  weiterhin 
in  die  Verarbeitung  des  Holzes  zu  Türen, 
Fenstern,  Treppenstufen,  Treppengeländern, 
Fußböden.     Als  besondere  Zweige  hat  sich 
lie    Stab(Parkettfußboden)fabrikation    und 
lic  Herstellung  von  Rolläden  herausgebildet. 

Die  Möbeltischlerei  überragt  an  Bedeutung 
lie  Bautischlerei  und  während  bei  letzterer 
:n  industriereichen  Ländern,  wie  Deutschland, 
lie  Klein-  und  Mittelbetriebe  überwiegen, 
^ritt  in  der  Möbelindustrie  immer  mehr  der 

Kleinbetrieb    gegenüber    dem    Mittel     und 
Großbetrieb  zurück.  Die  Möbelindustrie 
-teilt  einmal  einfache  Gebrauchsmöbel  her, 
wie  sie  in  den  Haushalten  der  unteren  und 
mittleren  Volksschichten  benutzt  werden, 
welche  den  Hauptwert  auf  Billigkeit  und 
Zweckmäßigkeit  legen  und  sodann  Möbel 
für   die   wohlhabenderen   und    reichen    Be- 

'ölkerungskreise,  die  an  die  Ausstattung 
der  Möbel  höhere  Anforderungen  stellen. 
Hier  spielt  die  Verwendung  wertvoller  Holz- 

arten und  die  Mode,  welche  den  Möbelstil 
beeinflußt,  eine  wesentliche  Rolle.  Die  Ent- 

wicklung der  Möbeltischlerei  ist  sonach  ab- 
hängig von  dem  Wohlstandsgrade  der  Kon- 

-umentenschichten,  deren  Bedarfsdeckung 
sie  sich  in  ihren  einzelnen  Zweigen  zuwendet. 
Dies  führte  zu  einer  größeren  Spezialisierung 
ier  Möbeltischlerei.  Es  entstanden  Betriebe, 
die  vornehmlich  nur  Handelsware  geringerer 
Güte  aus  billigen  Holzarten,  insbesondere 
aus  Nadelhölzern,  produzieren.  Mit  der 
zunehmenden  Verwendung  von  Arbeits- 

maschinen an  Stelle  der  Handarbeit  ver- 
drängte dieser  Zweig  mehr  und  mehr  die 

handwerklichen  Betriebe.  Auch  vollzog  sich 
hier  noch  eine  weitere  Arbeitsteilung,  indem 
einmal  Betriebe  sich  bildeten,  welche  alle 
Arten  von  Möbeln  herstellen  und  solche, 
welche  nur  eine  bestimmte  Art  von  Möbeln 
fabrizieren.  So  hat  sich  z.  B.  als  besonderer 

Zweig  die  Stuhlfabrikation  herausgebildet. 
Bei  der  Herstellung  von  Möbeln  höherer 
Qualität  und  von  Luxusmöbeln  tritt  die  Ma- 

schinenarbeit gegenüber  der  Handarbeit 
etwas  zurück.  Es  kommt  mehr  auf  die  Ge- 

schicklichkeit,   die   Handfertigkeit   der   Ar- 

beiter und  den  kunstgewerblichen  Sinn  der 
Unternehmer  und  Arbeiter  an,  die  dafür 
auch  einen  höheren  Preis  und  höhere  Löhne 
erzielen.  Zur  Herstellung  der  Möbel  werden 
in  diesem  Zweige  Harthölzer  und  z.  T.  kost- 

bare Holzarten  und  Fourniere  verwandt. 

Ein  weiterer  Sonderzweig  umfaßt  die  Her- 
stellung von  Bureaumöbeln,  die  in  sich 

eine  größere  Mannigfaltigkeit  aufweisen. 
6.  Sonstige  Zweige  der  Holzindustrie. 

In  engem  Zusammenhang  mit  der  Möbel- 
tischlerei steht  die  Dreherei,  Drechslerei  und 

Schnitzlerei,  soweit  sie  Möbelteile  anfertigt. 
Andere  Zweige  beschäftigen  sich  mit  der 
Herstellung  von  Küchengeräten,  Holzlöffeln, 
von  Holzschuhen,  Schaufeln,  Gärtnerei- 

geräten oder  mit  der  Herstellung  von  kunst- 
gewerblichen Gegenständen  und  Spielsachen. 

Die  Böttcherei  gliedert  sich  in  mehrere 

Zweige,  deren  bedeutendster  die  Faßfabri- 
kation  ist.  Je  nachdem  die  Fässer  für  trockene 

oder  flüssige  Stoffe  bestimmt  sind,  werden 
hierzu  wertvollere  oder  geringwertigere  Holz- 

arten verlangt.  Flüssige  Stoffe  wie  Wein 
und  Bier  erfordern  wertvolles  Holzmaterial, 

das  einer  sorgfältigen  Bearbeitung  bedarf. 
Für  Wein  und  Bier  verwendet  man  vornehm- 

lich Eichenholz,  für  Erdöl  Buchenholz, 
während  für  trockene  Stoffe,  wie  Farben, 
Zement,  Gips,  Butter,  Margarine,  Salz  sich 
Nadelholz  als  brauchbar  erweist.  Ein 

weiterer  Zweig  der  Böttcherei  umfaßt  die 
Herstellung  von  Kannen,  Bottichen,  von 
Haus  und  Fabrikgeräten. 

Literatur:  Handbuch  der  Wiirtschaftshunde Deutsch- 
lands III,  Bd.  XXXVI.  Die  Holzindustrie  von 

Graf  von  Brocledorff,  Leipzig,  1904. —  Vesper- 
mann, Bauhölzer  und  ihre  Verbreitung  im  Welt- 

Itandel,  Leipzig  1014.  —  Alexander  Schwab, 
MobelkonswmMon  und  Möbelproduktion  in  Deutsch- 

land, Berlin  1914.  —  Iiehr,  Entwicklung  der 
Möbelindustrie,  Mainz  1880.  —  Eugen  Laris 
Holzproduktion,  Holzverkehr  und  Holzhandels- 
gebrauche  in   Deutschland,  Eisenach  1907. 

Voelelcer. 

Holzschleiferei 
s.  Papierindustrie. 

Holzschuber,  Berthold, 
geb.  gegen  1510  in  Nürnberg,  entstammte  einem 
alten  dortigen  Patriziergeschlecht,  dessen  An- 

sehen er  die  Nürnberger  Bürgermeisterwürde 
verdankte,  welche  er  1551  bekleidete,  aber  schon 

1552,  infolge  Mißhelligkeiten  mit  den  „Rats- 
mannen"  Nürnbergs,  wieder  verlor.  Er  starb  am 
15./I.  1582  in  seiner  Vaterstadt. 

Holzschuher  schlug,  um  der  immer  weiter  um 

sich  greifenden  Verarmung  zu  steuern,  eine  Art 
obligatorischer  Aussteuerversicheriing  vor,  indem 
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er  angeordnet  haben  wollte,  daß  Eltern  oder 

Paten  bei  jeder  Geburt  eines  Kindes  eine  Lei- 
stung von  mindestens  einein  Taler  an  die  Orts- 

obrigkeit entrichten  sollten.  Die  am  Leben 
bleibenden  Kinder  sollten  das  aus  diesen  Ein- 

zahlungen mit  /.ins  und  Zin/.es/.ins  angesammelte 

Kapital  hei  ihrer  Majorennität  bzw.  Verhei- 
ratung ausgezahlt  erhalten,  die  Leistungen  für 

die  Gestorbenen  dagegen  nebst  den  angesam- 
melten Zinsen  ihr  Ortsobrigkeit  anheim  fallen. 

Wie  bedeutend  das  aus  dieser  Sterblichkeit  zu 

wohltatigen  Zwecken,  zur  Verbesserung  der 
Schulen  usw.  den  Gemeinden  zugedachte  Kapital 
war.  berechnet  sieh  nach  dem  hohen  Sterblich- 
keiteflberscbufi  in  den  jünesten  Altersklassen, 
den  Holzschuher  bis  zum  25.  Lebensjahre  auf 

aller  Geburten  —  und  zwar  annähernd 
richtig  —  veranschlagte.  Holzschuher  legte 
seinen  sozialen  Reformplan,  mit  einem  Schema 
der  über  jede  Neugebnrt  und  jeden  Todesfall 
zu  röhrenden  Kontrollisten.  15G5  zunächst  den 

kaiserlichen  Reichs-  und  Hansestädten  zur  An- 

nahme vor  —  im  Hamburger  und  Lübecker  Stadt- 
archiv werden  die  bezüglichen  Urkunden  noch 

aufbewahrt  — ,  nachher  verschiedenen  anderen 
Vorstanden  größerer  Stadtgemeinden,  von  denen 
eine  größere  Anzahl  mit  Holzschuher  und  seinen 

•;  für  den  Fall  der  Einführung  Verträge 
schlössen;  von  einer  tatsächlichen  Einführung 
hören  wir  nirgends. 

Vgl.  über  Holzschuher:  Gatterer,  Hi- 
storie, gentis  Holzschuherianae.  Nürnberg  1755. 

—  Anzeiger  für  Kunde  deutscher  Vorzeit,  Jahr- 
gang 1883,  Nürnberg.  S.  72 ff.  —  Ehrenberg, 

Ein  finanz-  umi  sc  ialpolitisches  Projekt  aus 
dem  16.  Jahrh.,  in  Z.  f.  St.,  Bd.  XXXXVI, 

Tübingen  ,:7ff.    -    Kunu  Franken- 
stein,   Berthold  Holzschuher,  ein  Sozialpolitiker 

;irh..   in  ..Münchener  Allgemeine  Zei- 

tung". Jahrs?.  1891,  Beilage  Nr.  165.  -  Krieg, 
Erfindung      ■:■  l        Berthold       Holzschuher 

I-  u.  Wirijchaftsgesch.,  Bd.  XIII, 

M.  itz,  I. 

Dorn,  Ednard, 
■ 

••<    in   Pr<  Bbure  und 
LUD   dem   Journal 

zu; 

•  iongkampfe,  fluch  Hg; 
I    und 

m   ,, Journal 
Revue 

1 
I  I)    verdient. 

it  an 

- 

und    im    .1 

in  Budapj  ' llorn   verolfent! 

-erwchaftl.  :•■-!»    u;    üi 
Buchform : 

Zur  Judenfrage  in  Ungarn,  Ofen  1847.  — 
Zur  ungarisch-österreichischen  Zentralisalions- 
frage,  Leipzig  1850.  —  Spinozas  Staatslehre, 
Dessau  1851.  —  Statistisches  Gemälde  des 
Königreichs  Belgien.  Mit  Einleitung  von  X. 

Heuschling,  Dessau  1853.  —  Bevölkerungs- 
wissenschaftliche Studien  aus  Belgien.  Mit 

durchgehender  vergleichender  Erforschung  der 
mitsprechenden  Verhältnisse  in  Oesterreich, 
Sachsen,  Preußen,  Frankreich,  England,  Holland 

usw.,  Band  I  (einziger),  Leipzig  1854.  —  Brüssel 
nach  seiner  Vergangenheit  und  Gegenwart, 

Leipzig  1855.  —  Das  Kreditwesen  in  Frankreich. 
Nationalökonomische  Skizze,  ebd.  1856.  — 
John  Law,  Ein  finanzgeschichtlicher  Versuch, 

ebd.  1858.  -  La  Hongrie  et  l'Autriche  de  1848 
ä  1859,  Paris  1859.  —  Annuaire  international 
du  credit  public,  Jahrg.  1859—61  (soweit  als 
erschienen),  ebd.  —  LiberttS  et  nationalite,  ebd. 

1860.  —  La  Hongrie  en  face  de  l'Autriche,  ebd. 
1860.  —  Les  finances  de  l'Autriche,  ebd.  1860.  — 
La  Hongrie  et  la  crise  europeenne,  ebd.  1860.  — 
La  crise  cotonniere  et  les  textiles  indigencs,  ebd. 
1863.  —  Du  progrös  ßconomique  en  Egypte; 

discours  de  re>eption  prononce  a  1' Institut  egyp- 
tien,  Alexandrien  1864.  —  La  libert<5  des  banques, 
Paris  1866;  dasselbe  deutsch,  Stuttgart  1867.  — 

L'eeonomie  politique  avant  les  nliysiocrates, 
Paris  1867.  (Von  der  Pariser  Akademie  ge- 

krönte Preisschrift.)  —  Caisses  syndicales.  Le 
credit  rendu  plus  accessiblc  et  moins  eher  pour 

tous  par  l'association  syndicale,  l'assurance  et 
la  contre-assurance,  Paris  1867.  —  Le  bilan  du 

l'Empire,  Paris  1868.  —  Frankreichs  Finanz- 
lage, Wien  1868.  —  Salut  au  troisieme  milliard, 

Paris  1868;  dasselbe  deutseh,  Wien  1868.  - 

Les  finances  de  l'hötel  de  ville,  Paris  1869;  das- 
selbe deutsch,  Budapest  1869.  —  Ungarns  Fi- 

nanzlage und  die  Mittel  zu  ihrer  Hebung,  ebd. 

1874.  —  La  grande  nation  1870  —  71,  avec 
preface    de    Jules    Simon,    Paris    1891.      (Diese 
fosthume  Schrift  wurde  von  seinem  Sohne  Emil 
Iorn  veröffentlicht  und  enthält  die  während  des 

deutsch-französischen  Krieges  zugunsten  Frank- 
veröffentlichten Artikel.) 

An    Uebersetzungen    erschienen    von    ihm: 
Chevalier,   Zwölf   nat  ionalökonomische    Vorträge, 

Leipzig  1866  und  Chevalier    Die  Weltindustrie 
in   der  zweiten   Hallte  des   19.   Jahrb.,   Stuttgart 

hi  zahlreiche  Aufsätze  im  Journal  des  Eco- 

Qber  i  I  ii  i  ii :    Wappäns,   Besprechung 

hrift:  Bevölkerung  wi    en  chafthr-he  Stu- 
dien aus   Belgien,   in  ei  gelehrte  An- 
v.  Jahrg.  1864,  S.  2056.  -     Bremer  Han- 

delsblatt,  Jahrg.   1854,  8.  229.        R,  v.  Hohl, 
rbte     und     Literatur     iler     Staatswi 

Schäften,  Bd   Hl  rJeusch« 

I ine,    Recherchei     ur   la   populatjon,    d'apree Iorn,   in   Journal  des  Economistes,  annea 

w  ,i  ppi  ii  i,    ah -i  mi  im Volk'  ■  ik,    Teil    II,    l.i  ip.  ig    1861,    S. 

lh.  17.  129,  201,  204  u.  o.        Hinpol.  1'. ■   n  Schrift :  L'eeonomie 

politiciiie  avant   les   physioerato  irnal 
',  .iiin.'-r  1868,  8.  842.        A.  v. 

tatistili    B     kufl  .   Erlai 

Ü7,  77,  BS  u.  ...  u,,i  .i. 
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Hornick,  Philipp  Wilhelm  von, 
Schwager  I.  I.  Bechers  (s.  d.),  geb.  1638  in  Mainz, 
studierte  in  Ingolstadt,  lebte  in  Wien  und  Dres- 

den, wurde  1690  Geheimschreiber  und  1695  Ge- 
heimrat des  Fürstbischofs  von  Passau,  Kardinal 

Lamberg,  und  starb  nach  1712  in  Wien.  II. s 
einflußreiches  Buch,  „Oesterreich  über  alles,  wann 
es  nur  will.  Das  ist:  wohlmeinender  Fürschlag 
Wie  mittelst  einer  wohlbestellten  Lands-Oecono- 
mie  die  Kayserl.  Erbland  in  kurzem  über  alle 
andere  Staat  von  Europa  zu  erheben  /  und 
mehr  als   einiger   derselben  /  von   denen   Inde- 
fiendent  zu  machen",  erschien  zuerst  anonvm 
deshalb  und  wegen  der  Aehnlichkeit  der  Ideen 
und  der  Sprache  von  Oncken  für  ein  nachge- 

lassenes Werk  Bechers  gehalten)  o.  0.  1684 
(2.  A.  Nürnberg  1684,  3.  A.  Passau  1685,  4  A. 
Leipzig  1707,  5.  A.  Regensburg  1708,  6.  A.  o.  0. 
1719,  7.  A.  Regensburg  1723,  8.  A.  ebd.  1727, 
9.  A.  Frankfurt  a.  M.  1729,  10.  A.  ebd.  1750, 
11.  A.  Frankfurt  u.  Leipzig  1753,  12.  A.  Regens- 

burg 1764,  13.  A.  u.  d.  T.  „Bemerkungen  über 
österreichische  Staatsökonomie"  Berlin  1784). 
Es  enthält  Ideen  zu  einem  deutschen  Merkan- 

tilismus großen  Stils  (zunächst  für  die  öster- 
reichischen Lande),  der  im  wesentlichen  dem 

Colberts  entspricht.  Ideal  ist  die  wirtschaft- 
liche Unabhängigkeit  des  Landes  durch  kräftigen 

Schutz  und  verständige  Pflege  der  einheimischen 
Volkswirtschaft.  Vermehrung  der  Bevölkerung, 
volle  Ausnutzung  der  Produktionsfähigkeit  durch 
genaue  Erforschung  des  Landes,  Verarbeitung 
aller  Rohstoffe  im  Lande  selbst,  Beschränkung 
des  Verbrauches  auf  einheimische  Produkte  durch 
Verbot  der  Einfuhr  von  Waren,  die  im  Inlande 
hergestellt  werden  können,  Einfuhr  der  unent- 

behrlichsten Waren  (möglichst  in  unverarbeiteter 
Form)  gegen  Ausfuhr  von  Landesprodukten, 
Steigerung  der  Ausfuhr  „überflüssiger  Landes- 
produkte  gegen  Zahlung  von  Gold  und  Silber, 
keine  Ausfuhr  oder  müßige  Aufspeicherung  von 
Gold  und  Silber  sind  die  Hauptforderungen.  Der 
einseitigen  Ueberschätzung  des  Handels  durch 
Becher  setzt  H.  eine  gleichmäßigere  Würdigung 
aller  Produktionszweige  entgegen,  und  im  Gegen- 

satz zu  Schröder,  dem  oberster  Zweck  aller  wirt- 
schaftspolitischen Maßnahmen  die  Erhöhung 

der  fürstlichen  Einnahmen  ist,  betont  er  immer 
nur  die  Steigerung  der  Macht  des  Landes  durch 
Erhöhung  der  Produktivität  und  des  Reichtums. 
Bemerkenswert  ist  dabei,  daß  er  Reichtum  nicht 
schlechthin  mit  Geldbesitz  identifiziert,  sondern 
unter  Reichtum  eines  Landes  den  Ueberfluß  an 
Edelmetallen  und  allen  anderen  zur  Daseins- 

erhaltung erforderlichen  Dingen  versteht  Frei- 
lich fordert  auch  er  die  Vergrößerung  des  Geld- 

vorrates, betont  aber  zugleich  die  Bedeutung 
einer  regeren  Geldzirkulation  für  die  Förderung 
des  Binnenhandels,  den  dadurch  herbeigeführten 
wirtschaftlichen  Ausgleich  der  Landesteile  und 
die  Belebung  der  Produktion. 

Vgl.  über  Hornick:  Röscher,  Gesch.  d. 
Nat.,  München  1874,  S.  289-293.  -  Allg.  dtsch. 
Biographie,  Bd.  XIII,  Leipzig  1881,  S.  157.  - 
Jnama-Sternegg,  Ueber  Philipp  Wilhelm 
von  Hornick,  Jb.  f.  Nat.,  N.  F.  Bd.  II,  S.  194 
bis  200.  —  Oncken,  Gesch.  der  Nat.,  Teil  I, 
Leipzig  1902,  S.  230-231.  -  Zielenzieger, 
Die  alten  deutschen  Kameralisten,  Jena  1914, 
S.  278—294.  Georg  Jahn. 

Horton,  Samuel  Dana, 
geb.  am  16./I.  1844  in  Pomeroy,  Ohio,  gest.  am 
23./II.  1895  in  Washington,  besuchte  außer 
dem  Harvard  College  (Universität  Cambridge, 
Massachusetts)  die  Universität  Berlin,  wurde 
Rechtsanwalt  in  Cincinnati  und  später  in  Po- 

meroy. Infolge  seiner  bimetallistischen  Schrift 
über  Silber  und  Gold  wurde  er  zum  Delegierten 
der  Vereinigten  Staaten  auf  den  Pariser  Münz- 

konferenzen von  1878  und  1881  ernannt,  später 
auch  zu  der  englischen  Enquete  über  die  Wäh- 

rungsfrage in  den  Jahren  1886—88  zugezogen. 
Auf  dem  Münzkongreß  bei  Gelegenheit  der 
Pariser  Ausstellung  von  1889  war  er  Vizepräsi- 

dent. Bei  allen  Gelegenheiten  ist  er  als  eifriger 
und  geschickter  Verteidiger  des  internationalen 
Bimetallismus  aufgetreten. 

Seine  Hauptschriften  sind:  Silver  and  Gold 
and  their  relation  to  the  problem  of  Resump- 
tion,  to  wich  is  added  „Sir  Isaac  Newton  and 

England's  prohibilive  tariff  upon  silver  money," 
Cincinnati  1876  u.  revidierte  Ausg.  1877;  das- 

selbe, mit  Hortons  Nekrolog,  ebd.,  March  1895. 
—  Historical  material  for  the  study  of  mone- 
tary  policy  and  contributions  to  the  study  of 
monetary  policy  (Beilage  zu  den  Berichten  über 
die  International  Monetary  Conference  held  in 
Paris  1878,  Wash.  1879).  -  The  Silver  pound 
and  Englands  Monetary  Policy  since  the  Resto- 
ration,  with  the  history  of  the  guinea,  etc. 
London  1887.  —  The  parity  of  moneys,  as 
regarded  by  A.  Smith,  Ricardo  and  Mill,  London 
1888.  -  Silver  in  Europe,  1890,  2.  ed.  1892.  - 
Außerdem  kleinere  Abhandlungen,  w.e  The 
Position  of  Law  in  the  Doctrine  of  Money,  1879 
(französisch  von  E.  de  Laveleye,  deutsch  u.  d.  T.: 
Das  Geld  und  das  Gesetz,  Köln  1881);  The 
British  Standard  of  value,  1885.  — 

An  Zeitschriftartikeln  wären  zu  nennen: 
Silver  before  Congress  in  1886  in  Quarterly 
Journal  of  Economics,  Octob.  1886.  —  The  sus- 
pended  rupee  and  the  policy  of  contraction,  in 
Economic  Journal,  Sept.  1893.  —  Horton  machte 
in  seinen  Schriften  umfassende  Literaturangaben 
über  amerikanische,  deutsche  usw.  Werke  über 
Mono-  und  Bimetallismus. 

Vgl.  über  Horton:  FI.  P.  Boyden,  S.  Dana 
Horton,  his  life  and  work,  in  Silver  and  Gold, 
Cincinnati  1895.  -  F.  A.  Walker,  S.  D.  Horton 

(Nekrolog)  in  Economic  Journal,  June  1895.  — 
Dunbar,  S.  D.  Horton  (Nekrolog)  in  Palgrave, 
Diction.  of  political  economy,  vol.  II,  S.  332, 
London  1896.  Lippert  (f).    Meitzel. 

Hotelwesen. 

I.  Begriff,  Stellung  in  der  Sozialöko- nomik. II.  Rechtliche  Stellung.  ITI.  Natur 

und  Hotelgewerbe.  IV.  Kapital  und  Ho- 
telgewerbe. V.Arbeit  und  Hotelgewerbe» VI.  Bildungswesen. 

I.  Begriff,  Stellung  in  der  Sozialökonomik. 

Das  Hotelgewerbe  umfaßt  die  entgeltliche 

Beherbergung  und  Verpflegung  von  Personen 

zum  Zwecke"  des  Erwerbes  in  dazu  bereit- 
stehenden, mit  den   Hilfsmitteln  moderner 
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Technik  ausgestatteten  Räumen.  Das  Hotel- 
gewerbe ist  eine  Unterart  des  Gaststätten- 

,i'\vorbcs  und  der  Begriff  Hotel,  der  z.  B. 
im  Kanton  Bern  an  die  Mindest  zahl  von 

12  Gastbetten  geknüpft  ist,  ist  durch  die 
opinio  communis  verbunden  mit  der  Vor- 
stellang  von  einem  der  Neuzeit  entsprechen- 

den Bau  mit  moderner  Ausstattung.  Darin 
unterscheidet  sieh  dieser  Begriff  vom  Gast- 

hof, Gasthaus,  der  nichl  einlach  als  Uebcr- 
setzung  des  Wortes  Hotel  gelten  kann.  Gast- 

hof und    Gasthaus  sind  die   Gaststätte  in 

ringerer  Wertschätzung,  so  daß  das  Gast- 
stättengewerbe die  Gasthauser  aller  Gradu- 

ierungen,  die  reinen  Speiseh&nser  (Restau- 
I  und  Schankwirtsohaften  umfaßt. 

Wir  können  das  Vollhotel,  die  Sotelpen- 
and  das  Hotel  garni  unterscheiden.   Das 

Vollhotel  umfaßt  die  Beherbergung  von  Per- 
D  und  Verpflegung  sowohl  der  im  Hause 

wohnenden  wie  der  nicht  im  Hause  wohnen- 
soen.     Die  Hotelpension  verpflegt 

mir  die  im  Hause  wohnenden  Fremden,  das 
Hotel  garni   verpflegt    entweder   überhaupt 
nicht  oder  gibt   nur  Frühstück  evtl.  kalte 

ab.      In    allen   drei 

Pillen    betreib'    der     l'mernehmer    vermie- 
ähnlichc  Geschäfte,  Geschäfte  sui  ge- 

neris,  zieht  also  die  Erträgnisse  aus  der  Grund- 
Bobald  der  Verpfli  betrieb  hin- 

zutritt, wird  im  Hotelgewerbe  produziert 
und  Handel  getrieben.  Aber  diese  Produk- 

tion hat  als  Merkmal,  daß  sie  Kundenproduk- 
tion und  Veredlungsproduktion,  dement- 

r   von  der  Maschine 

prerlx  .  da    \>  r« 
unterscheidet    sich     vom 

lel  1.  dadurch,  daß  der  Konsu- 

ment das  Produkt  an  Ort  und  Stelle  konsu- 
miert (hierdurch  ist  eine  ganz  andere  Kal- 

kulationsbasis gegeben),  2.  dadurch,  daß  der 
Verkäufer  das  Quantum  und  die  Qualität 
des  Produktes  bestimmt  (Ausnahmen  im 
Grillroom,  Parallele  im  Bäckereigewerbe), 
3.  dadurch,  daß  der  Markt  dos  Hotelgewerbes 
stets  lokal  begrenzt  ist.  Das  statistische  Ma- 

terial, das  zur  Verfügung  steht,  ist  sehr 
dürftig  und  auch  nicht  einwandfrei.  Die 
Statistik  des  Deutschen  Reiches  erfaßt  Gast- 
und  Schankwirtschaftsgewerbe  in  Zahlen,  die 
beide  Zweige  des  Gaststättengewerbes  ent- 

halten. In  der  Schweiz  hat  der  Schweizer 
Hotelverein  mit  anerkennenswertem  Eifer 
seit  Jahren  das  Hotelgewerbe  statistisch  zu 
erforschen  gesucht.  Die  Zahl  der  in  Frage 
kommenden  Betriebe  ist  jedoch  nicht  voll- 

ständig, vieles  mußte  schätzungsweise  er- 
mittelt werden.  In  Ocstcrreich  sind  1913 

(Oesterr.  Stat.  Jahrbuch)  in  2321  ausge- 
wiesenen Fremdenorten  insgesamt  14946 

Gasthäuser,  Hotels,  Pensionen  nachgewiesen. 
Hiervon  sind  12156  Jahres-  und  2700  Saison- 

geschäfte mit  insgesamt  496467  Betten.  Von 
ihnen  entfallen  169119  auf  Jahres-,  75053 
auf  ruhende  Betriebe,  252295  auf  Privat- 

häuser. Im  Gast-  und  Schankwirtschafts- 
gewerbe  sind  258242  Berufstätige,  davon 
129968  weibliche.  Selbständig  sind  84058, 
Arbeil  er  (auch  Lehrlinge)  114863,  mithelfende 
Familienmitglieder  56924,  darunter  49503 
weibliche.  Angestellte  zählt  das  dortige  Ge- 

werbe 2397,  darunter  694  weibliche. 
Vergleicht  man  in  Deutschland  die  Gast-  und 

BchankwirtBchaftsbetriebe  mit  den  Gesamtbe- 
trieben, so  zeigt  sich  in  allen  Betriebsgrößen  das 

Steigen  in  den  ljusi-  und  Schankwirtsehafts- 
unternehmungen  stärker  als  in  der  Gesamtheit 
der  Untiriehuuin^en. 

im tb e tr i eb  e an d  der  G as t -  u  n  «1  B cha  n  k  w  i r tschaf  ts« 
unterneh  m  u  n  g  e  n  i  u  %  g  o  g  e  n  1 882. 
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hüNL       In    der    Ilauiitsachu 
e  auf,  d.  I.  bleibt  dei  llotolbotrieb  Mittelbetrieb,  der  Schenk- 

D&>  durli«  inbetrieb.    Von  den  828   i  i-  und 
.   .  i     i».  uucblaadi    1901    waren 

troffen,     li  i  die  687 ti  1 1    I  i 
üroß-  pteeh  ffli  die  Betrieb! 
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form  des  Schaukgewerbes  als  eines  Familien- 
betriebes. Mann  und  Frau  versehen  den  Betrieb 

ohne  Hilfskräfte.  Das  Hotelgewerbe  braucht  in 
federn  Falle  Hilfskräfte.  Aber  es  zeigt  in  dem 
1  jesamtbild  keine  Neigung  zur  Industrialisierung, 
cum  Großbetriebe.  Und  das  hängt  zusammen  mit 
der  mangelnden   Dichtigkeit  des  Verkehrs  und 

der  geringen  Umschlagskraft  des  investierten 
Kapitals,  das  in  der  Hauptsache  im  Grundstück, 
Gebäude  und  der  Inneneinrichtung  angelegt  ist. 
Hier  gibt  ein  gutes  Bild  das  Ergebnis  der  Hotel- 

aktiengesellschaften 1913—1918,  das  in  %  an- 
geführt sei. 

1913 1914 
1915 

1916 

1917 

1918 

Anlagevermögen     .... 
Betriebsvermögen   .... 
3igenkapital   
Fremdkapital   

92 

8 
32,75 
67,25 93,32 6,68 

30,9 

69,1 

91,87 
8,13 

29,45 

7o,55 

90,44 

9,56 

29,85 

7°,r5 

87,5 12,5 

27,86 72,14 

S6,54 

13,46 

30,28 

69,72 

Die  Schweiz  und  Oesterreich  zeigen  in  der 
Vorkriegszeit  ähnliche  Verhältnisse. 

Daß  die  Vermehrung  der  Hotelunterneh- 
mungen in  erster  Linie  auf  die  Vermehrung  der 

Mittelbetriebe  zurückzuführen  ist,  zeigt  auch  die 
Beobachtung  Baumanns  in  seiner  Schrift  „Das 
Schweizerische  Hotelpersonal  in  der  Kriegszeit". 

Von  einer  Industrialisierung  des  Hotel- 
gewerbes kann  also  nicht  gesprochen  werden, 

3ioch  weniger  von  einer  Hotelindustrie.  Es 
gibt  nur  ein  Hotel-  bzw.  Gastwirtsgewerbe. 

Das  Hotclunternehmen  —  gleichgültig, 
ob  es  Vollhotel  ist  oder  nicht  —  zeigt  zwei 
70iieinander  scharf  geschiedene  Typen:  das 
Familienhotcl  und  das  Passantcnhotcl. 

Beide  drücken  dem  Bau  ihren  Stempel  auf. 
Das  Familienhotel,  das  dem  längeren  Aufent- 

halt dient,  hat  Gesellschaftsräume,  die  den 
Gästen  unentgeltlich  zur  Verfügung  stehen, 
der  Geselligkeit  dienen  und  das  häusliche 
Heim  ersetzen  sollen.  Gerade  dieser  Ersatz 

der  Häuslichkeit  hat  zu  dem  Bestreben  ge- 
führt, Hotels  zu  gründen,  die  das  Heim  einer 

durch  gemeinsame  Weltanschauung  ver- 
bundenen Gesellschaftsklasse  ersetzen  sollen, 

md  so  kam  es  zur  Gründung  der  religiös 
öetonten  Hotclunternehmungen :  evange- 

lischen Hospize,  katholischen  Hospize,  jü- 
dischen Hotels. 

Die  evangelischen  Hospize  (entstanden  aus 
Äer  Gründung  der  „Freunde  des  Vereinshauses" 
186(1)  zählten  1914  96  Betriebe,  von  denen  94 
Hospize  der  inneren  Mission,  2  Privathospize 
waren.  Maßgebend  für  ihren  Charakter  sind  die 

Verbandssatz  ungen,  die  eine  Führung  auf  evan-  ' ^elischer  Grundlage  verlangen,  dem  Personal 
ien  Kirchgang  ermöglichen  und  die  Trinkgeld- 
Abschaffung  erstreben,  ohne  sie  freilich  konse- 

quent durchzuführen.  Die  evangelischen  Hospize 

'jaben  durch  diese  Verbindung  privatwirtschaft- 
licher mit  ethischen  Momenten  die  Möglichkeit 

geboten,  Unternehmungen  ins  Leben  zu  rufen, 
die  jeder  Kaufkraft  angemessen  sind,  und  man 
sieht  in  ihnen  Lususunternehmungen  und  pri- 

mitive Gasthäuser. 
Neben  den  evangelischen  Hospizen  haben  wir 

ihre  einfachste  Form  —  rein  charitaoiv  —  die 
•evangelischen  Herbergen  zur  Heimat.  1854  wurde 
die  erste  als  Gründung  des  Bonner  Vereins 
für  innere  Missiun  unter  dem  Namen  „Neue  Her- 

berge zur  Heimat"  geschaffen.  Die  bedeutendste 

Förderung  erhielt  diese  Bewegung  durch  die 
Gründung  der  Arbeiterkolonie  Wilhelmshof  1882 
durch  v.  Bodelschwingh.  Im  Jahre  1886  wurde 
der  deutsche  Herbergsverein  gegründet,  der  zu- 

folge seiner  Satzungen  eine  Vereinigung  der 
deutschen  evangelischen  Landes-  und  Provin- 
zialherbergsverbände  ist,  die  ihrerseits  auf  dem 
Boden  ihrer  Landeskirchen  und  wo  möglich  in 
Verbindung  mit  ihren  Organen  stehen  sollen. 

Die  katholischen  Hospize  und  Ledigenheime 
sind  Gründung  des  Domvikars  Adolf  Kolping, 
der  das  erste  im  Jahre  1849  in  Köln  errichtete. 
1912  wurden  408  gezählt,  1911  380,  von  denen 
auf  Deutschland  249,  Oesterreich  57,  Ungarn  61, 
Schweiz  11,  das  übrige  Ausland  12  entfielen. 
Der  Kapitalwert  der  Hospize  betrug  1912 
31779342  M. 

Träger  eines  Hospizes  (Gesellenhauscs)  ist  ge- 
wöhnlich ein  aus  dem  Schutzvorstande  gebil- 

deter besonderer  Verein,  der  die  Rechte  einer 
juristischen  Person  besitzen  muß.  Die  Zentral- 

leitung hat  ein  Normalstatut  „Satzung  des  Ver- 
eins katholisches  Gesellenhaus  N.  N."  entworfen. 

Mitglied  kann  jeder  in  der  Stadtgemeinde  woh- 
nende volljährige  katholische  Bürger  werden. 

Der  Präses  des  Gesellenvereins  wird  von  der 
bischöflichen  Behörde  ernannt.  y3  der  Vereins- 

mitglieder soll  aus  Handwerkern  bestehen.  Seit 
1902  ist  die  Zentralisation  der  Gesellenvereine 
durchgeführt,  denn  jeder  Grundstückserwerb, 
jeder  Neubau  und  größere  Erweiterungsbau  muß 
der  Kontrolle  der  Verbandsleitung  unterstellt 
werden. 

Die  jüdischen  Hotels  entspringen  dem  Be- 
dürfnis der  Juden,  die  nach  dem  mosaischen 

Gesetz  leben  Sie  sind  reine  Erwerbsunterneh- 
mungen. Von  ihnen  waren  im  Jahre  1920  in 

Deutschland  128,  im  Auslande  64  dem  Ham- 
burger Verein  zur  Förderung  ritueller  Speise- 
häuser angeschlossen. 

Außer  den  gemeinnützigen  Gasthaus- 
unternehmungen aus  religiösen  Gründen  haben 

wir  noch  gemeinnützige  Gasthausunterneh- 
mungen aus  ethischen  und  sozialpolitischen 

Gründen.  Zu  den- ethisch  betonten  Unterneh- 
mungen zählen  wir  die  Ledigenheime,  die  von 

gemeinnützigen  Gesellschaften  unter  starker 
Beteiligung  der  Kommunen,  meist  unter  der 

Bekämpfung  oder  Eindämmung  des  Alkohol- 
genusses unterhalten  werden.  In  Deutschland 

haben  wir  als  Träger  dieser  Unternehmungen  in 
der  Regel  Gesellschaften  unter  Beteiligung  der 

Gutsherrschaft,  der  Kommunen,  Kreise  und  in- 
dustrieller   Werke    je    nach    der    Bevölkerungs- 
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schient,  die  dem  Ideenkreis  der  Gasthausreform 
näher  gebracht  werden  soll.  Zu  ihnen  zählt  der 
Gemeinnützige  Gasthausverein  tl.  in.  1).  11. 
Rerklinghausen;  Frankfurter  Gesellschaft  für 
Woh  I  fahrt  seinrirht  um:  cn.  Gemeinnützige  Gast- 
hausgesellschaft  für  Eheinland  und  Westfalen, 
Dortmund;  Gemeinnütziger  Gasthansverein  G.m. 
b.  11.  Stettin;  Gemeinnützige  Zentrale  für  (iast- 
hansreform  (K  m    b.  11.  Stettin. 

I-  muß  hier  jedoch  betont  werden,  daß  bei 
diesen  Gründungen  das  Moment  der  Beherber- 

gung durchaus  zurücktritt  hinter  dem  der  Ver- 
pflegung, vor  allem  dem  Ausschank,  Soweit  es 

sich  um  die  gemeinnützigen  Vereine  in  Pommern 
bandelt,  ist  ihr  Ziel:  der  Landbevölkerung  im 
Gasthaus  der  Gutsherrefhaft  einen  Mittelpunkt 
billiger  Geselligkeit  und  in  dem  Kaufladen  dieses 
Gasthauses  möglichst  alle  Gegenstände  des  täg- 

lichen Bedarfs  für  Haus.  Hof,  Stall  and  Harten 
gut  und  ohne  jede  Ucbervorteilung  zu  bieten. 
Daß  durch  eine  derartige  Einrichtung  die  Ein- 
wohnerschafl  eines  Dorfes  leicht  in  die  politische 
Ideenrichtung  der  leitenden  Personen  gebracht 
werden  kann,  ist  eine  der  weniger  idealen  Be- 
gleiterscheinungen. 

Die  rheiim-ch-westfälische  Gesellschaft  sucht 
ihr  Wirkungsfeld  unter  den  Industriearbeitern. 

n  den    Reformgastbäusern  der  gemein- 
nützigen Gesellschaften    haben   wir  in  Deutsch- 

land rolche  der  Kreise  and  Gemeinden.   In  Pom- 
mern nur  2  Gemeindegast- 

ribsow  and  Krcisgasthüuser 
(Broitz,  Zarben,  Zimmerhausen),  ferner  sind  zu 

häuser  Marcardsmoor 

Anrieh),  KorotaJ  (Württemberg),  Zaborze 
.    Srholven,    Hervest-Dorsten    (Wcst- 

tbinsei  sind  zum  Teil  verpachtet, 
z.  T.                                    innützigen  Gasthaus- 

ne,  z.  T.  i;                   rwaltung  wie  die  Gc- 
tbäuser  Langenbocbum,   Hüls,  Suder- 

wich,    Hocblarmark,    Erkenschwick,     Datteln, 
Herten,  Westerholt 

den  letzteren  aber  finden  wir  im 
starken  Maße  da  rtschaftliche  Moment: 

liebung    i  quellen    für    die > 

II.  Rechtliche  Stellung. 
i 

ospflirbtig  ■ 
. !  and  die  kan- 
Möglicbkeit,  daß 

ein    Hau*     das   wahllos   ihm    unbekannte    Leute 
kten verden 

■  laßt,  unter 

Nach- 

1  ahme 

der  Voller.  hlerei 

Ua- 

■ 
J.rl  lubl 

be»o'  urfnis»«-»    al 

geber.  Er  verlangt,  daß  vor  Erteilung  der  Kon- 
zession die  Gewerbebehörde,  die  Gemeinde  des 

Standorts  und  die  örtlich  zuständige  Genossen- 
schaft (Standesvertretung)  gutachtlich  gehört 

werden.  Kalls  es  sich  um  Errichtung  von  Hotels 
zur  Fremdenbeherbergung  in  größeren  Städten 
und  in  Badeorten  handelt,  braucht  die  Bedürfnis- 

frage nicht  gestellt,  zu  werden.  Um  den  Fremden- 
verkehr in  den  Gebirgsgegenden  zu  heben,  kann 

auch  „von  der  Frage  der  Tunlichkeit  der  polizei- 
lichen Ueberwachung  nach  Umständen  Umgang" 

genommen  werden. 
In  Preußen  ist  für  die  Erteilung  der  Kon- 

zession zuständig  der  Kreis  bzw.  Stadtausschuß, 
in  Städten  mit  mehr  als  10000  Einwohnern  der 

Magistrat,  in  Bayern  die  Distriktsverwaltungs- 
behörde (in  München  der  Magistrat!,  in  Sachser. 

die  Amtshauptmannschaft  bzw.  der  Magistrat 
unter  Mitwirkung  des  Bezirksausschusses,  in 
Württemberg  der  Bezirksrat,  in  Hessen  der 
Kreisausschuß  usw. 

Während  (lesterreich  die  „Beherbergung  von 

Fremden"  schlechtweg  der  Konzessionspilicht 
unterwirft,  spricht  die  RGü.  nur  von  der  Kon- 

zessionspflicht der  Gastwirtschaft  neben  der 
Schankwirtschaft  und  dem  Kleinhandel  mit 
Branntwein.  Die  behördliche  Praxis  unterwirft 
demgemäß  die  Logierhäuser,  Hotels  garnis  und 
Pensionen  nicht  dem  Konzessionszwange.  — 
Hiergegen  wenden  sich  nicht  zu  Unrecht  die 
Hoteluntcrnehmer,  da  vielfach  der  Unterschied 
nur  ein  Größenunterschied  ist  und  der  Name 
Pension  als  Deckschild  genommen  wird,  um  den 
Auflagen  zu  entgehen,  die  von  der  Landesbehörde 
an  die  Hotels  gestellt  werden. 

Vor  dem  Kriege  konnte  die  starke  Zunahme 
der  Pensionen  an  vielen  Verkehrszentren  be- 
obachtel  werden,  die  naturgemäß  den  stabil  ge- 

bliebenen konzessionierten  Hotels  sehr  unan- 

genehm wurden.  Hand  in  Hand  mit  den  Pe- 
titionen .'in  den  Reicht  i;iLr  zu  einer  ausdrücklichen 

Einbeziehung  der  Pensionen  usw.  in  die  Konz.es- 
sionspilicht  ging  auch  das  Bestreben,  nament- 

lich an  den  Kurplätzen  einen  numerus  clausus  der 
Konzessionen    einzuführen.      Denn    tatsächlich 
konnte  die  Beobachtung  gemacht  werden,  daß 
mehr  fiskalische  Gesichtspunkte  bei  der  Krtei- 
lung  dei  Konzession  maßgebend  waren  als  das 
Bedürfnis. 

Im    Jahre    191  I    wurde    dem    Beil  h-t. 
eile  zum   §  :::;  <,<>.  vorgelegt,  die  lür  die 

Kon.  i  |  i    die 

Sbäl  
fer  faßte  und  die .ii  jedem  Falle  an  das  \  orliegen  eines 

rfnisses  band,    Dei  Entwurf  i  I  jedoch  nicht 
orden,  so  daß  der  bii  hei  ige  Rechts 

nd  blieb.     In  den  ein/einen  Bundesstaaten 
wurden  mm  Direktiven  von  den  I  andesbehörden 

die     in     baulicher     und  gesundheit- 
li<  her  Beziehung  an  eil  ■  l  teilen 
sind.  1 1"  od  der  Mini- 

6    VIII.    1886   und   I.  111.   L890 

mit   d  .     1.  V     !' .•   hat    oft    zu   dem 

•  ;u  h  einer  i  odei  .  <  r  1 1  • 
den  l  offlbrt,     Da  der  I 
wirt  ..  hat  er  m  der  llan- 

'iiiner    ein-   f ii r    ihn    zuständige    \ 

die  \  orbedingung  iui  Mit  ;li(  o« • 
.  •  ile   di  n    Handelskammern   als   Mit- 
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glieder  angeschlossen  und  darum  nur  wenig  in 
ihnen  vertreten.  Nach  einer  Mtteilung  des 

,, Hotel",  Wochenschrift  des  I.  H.-V.  sind  in 125  Handelskammern,  die  im  Jahre  1921  eine 
Anfrage  beantworteten,  39  Mitglieder,  die  beruf- 

lich dem  Hotel-  und  Gastwirtsgewerbe  angehören. 
Es  bestehen  außerdem  an  29  Kammern  besondere 
Fachausschüsse  für  das  Hotel-  und  Gastwirts- 

gewerbe. An  16  Kammern  haben  die  bestehenden 
Kleinhandelsausschüsse  satzungsgemäß  die  In- 

teressen des  Hotel-  und  Gastwirtsgewerbes  zu 
vertreten.  Ein  Angehöriger  des  Hotelgewerbes 
ist  als  Vertreter  des  Gewerbes  neuerdings  in  den 
Hauptausschuß  des  deutschen  Industrie-  und 
Ilandelstages  gewählt  worden. 

Der  Hotelunternehmer  ist-  Kaufmann  auf 
Grund  seiner  Eigenschaft  als  Produzent  (§  1 
HGB.). 

Die  gewerbliche  Tätigkeit  des  Behcrbcre;ens 
{hotel  garni)  kann  ihn  zum  Kaufmann  machen, 
sobald  der  Betrieb  seinem  Umfange  nach  nur  in 
kaufmännischer  Art  betrieben  werden  kann. 

Die  alte  Schildgerechtigkeit  ist  heute  dem  Firmen- 
zusatz gewichen,  der  Geschäftsbezeichnung,  z.  B. 

Parkhotel,  Hotel  Bristol,  Fürstenhof,  Regina  usw. 
So  kommt  es,  daß  Firma  des  Unternehmers  und 
Geschäftsbezeichnung  im  Hotelgewerbe  nie  iden- 

tisch sind.  (Nur  bei  Aktiengesellschaften  sind 
Ausnahmen  möglich.) 

Einer  besonderen  gesetzlichen  Regelung  ist 
die  Haftung  des  Gastwirtes  für  die  eingebrachten 
Sachen  des  Gastes  unterworfen.  (BGB.  701  —703, 
Oesterr.  BGB.  §§  970  und  1316,  Schw.  OR.  487 
bis  489,  Belgien  Code  civ.  1952-1954;  Frankreich 
Code  civile  1952-1954;  Italien  Code  civile  1866 
bis  1868;  Holland  Art.  1746-1748,  Rußland  Art. 
2124;  Spanien  Code  civile  1783-1784;  Portugal 
Code  civile  1420-1421.)  In  Deutschland  wird 
neuerdings  der  Versuch  gemacht,  diese  Haftung 
durch  Gastaufnahmevertrag  auszuschließen. 

Von  besonderer  Bedeutung  ist  das  Hotel- 
gewerbe durch  die  Hotelwohnsteuern  der  jüngsten 

deutschen  Steuergesetzgebung  geworden.  Hier 
muß  einelO%ige  Steuer  bei  Gewährung  einge- 

richteter Schlaf-  und  Wohnräume  in  Gasthöfen, 
Ponsionen  oder  Privathäusern  zu  vorübergehen- 

dem Aufenthalt  (nicht  länger  als  3  Monate)  ent- 
richtet werden,  wenn  das  Entgelt  für  den  Tag 

oder  die  Uebernachtung  5  M.  oder  mehr  beträgt. 
Daneben  erheben  deutsche  Städte  noch  eine 

Hotelwohnsteuer  von  10—20%  (nach  dem  Vor- 
gange Münchens).  (Vgl.  den  Art.  „Beherbergungs- 

und Beköstigungssteuer".) 

III.  Natur  und  Hotelgewerbe. 
Der  Standort  des  Hotels  wird  durch  den 

Reiseantrieb  bestimmt.  Man  kann  zwischen 
beruflich  gebundenen  und  nicht  gebundenen 
Reiseantrieben  unterscheiden.  Im  ersten 
Falle  haben  wir  es  mit  dem  Strom  der  Ge- 

schäftsreisenden, dienstlich  unterwegs  be- 
findlichen Merschen  zu  tun,  deren  Dichtig- 

keit sich  den  Typus  des  Passantenhotels  (Ge- 
schäftsreisendenhotels) geschaffen  hat.  Die 

Tätigkeit  dieser  Erwerbstreibenden  spielt 
sich  überwiegend  an  dauernden  Verkehrs- 

zentren ab  und  erfordert  ein  immerwähren- 
des Bereitstellen  von  Unterkunftshäusern. 

So   haben   wir  den   Typus   der   „Jahresge- 

schäfte",  der  ununterbrochenen  Betriebe,  die also  agrar  nicht  gebunden  sind.  Der  Reisende 
mit  beruflich  freiem  Antriebe  kann  mit 
seiner  Reise  den  Zweck  der  Erholung,  Be- 

lehrung, Heilung  verfolgen,  kann  auch  — 
wenngleich  in  verhältnismäßig  geringem 
Ausmaße  —  zwecklos  reisen.  Dieser  Reisende 
schafft  sich  den  Kurort  und  an  ihm  die 
ruhenden  Hotelbetriebe,  die  „Saisonge- 

schäfte", die  agrar  gebundenen  Unterneh- 
mungen. Wirtschaftliche  Unkenntnis,  das 

Treiben  einer  skrupellosen  Bodenspekulation 
hatten  sowohl  in  Deutschland  wie  in  der 
Schweiz  eine  Ueberproduktion  an  Hotel- 

unternehmungen hervorgerufen. 
Für  Eisenach  ist  1913  festgestellt  worden, 

daß  seit  1900,  also  in  13  Jahren,  die  Zahl  der 
Hotels  um  45  %,  die  Zahl  der  verfügbaren  Betten 
um  118  %,  die  Zahl  der  Besucher  nur  um  13%  % 
gestiegen  sind.  Aehnliche  Verhältnisse  sind  von 
Baden-Baden,  Wiesbaden,  Berlin  bekannt,  so- 

weit die  Vorkriegszeit  in  Frage  kommt.  Eine 
allgemeine  Ermittlung  fehlt.  Für  die  Schweiz 
berechnet  die  Statistik  des  Schweiz.  Uotelierver- 
eins,  daß  dort  von  1894  —  1912  die  Besucherzahl 
um  60,5%,  die  Zahl  der  Besuchstage  um  104%, 
die  verfügbare  Bettenzahl  um  190%  zugenommen 
habe. 

Wie  viele  ununterbrochene  Betriebe,  wie  viele 
ruhende  Betriebe  Deutschland  zählt,  steht  nicht 
fest.  Es  kann  nur  angegeben  werden,  daß 
Deutschland  gegenwärtig  250  Orte  mit  Mineral- 

quellen, 5  reine  Moorbäder,  1  Sandbad  (Köstritz), 
25  Nordseebäder,  88  Ostseebäder  und  118  Luft- 

kurorte zählt. 

Die  Schweiz  gibt  für  1912  49,6%  Jahres- 
betriebe, 29,2  %  Einsaisongeschäfte  und  21,1  % 

Zweisaisongeschäfte,  Oesterrcich  für  1913  81,33  % 
Jahresbetriebe  und  18,67  %  ruhende  Betriebe  an. 

Der  ruhende  Betrieb  trägt  für  die  Unter- nehmer ein  außerordentlich  starkes  Risiko  in 
sich:  die  völlige  Abhängigkeit  vom  Wetter;  für 
die  Gasthausangestellten  ist  er  der  Grund  des 
starken  Nomadisierens.  Nur  da,  wo  die  Hotel- 

unternehmungen agrar  gebunden  sind  —  also  in 
Kurorten  aller  Art  —  treten  sie  mit  der  Dichtig- 

keit auf,  die  für  den  Grundstücksmarkt  allmäh- 
lich bestimmend  wird. 

Naturgemäß  bildet  sich  in  Kurorten  eine 
Kampfstellung  der  mittelbaren  und  unmittel- 

baren Verkehrsgewerbe  gegen  die  übrigen  Ge- 
werbe, vor  allem  die  Industrie,  heraus.  In  der 

Regel  sorgt  ein  Orststatut  dafür,  daß  Fabriken 
nicht  in  der  Nähe  des  Kurviertels  gebaut  werden 
dürfen.  In  Deutschland  besteht  ein  ständiger 
Ausschuß  für  die  gesundheitlichen  Einrichtungen 
in  den  deutschen' Kurorten,  der  1908  besondere 
Leitsätze  für  dio  Führung  und  bauliche  Gestal- 

tung der  Hotelunternehmungen  angenommen  hat. 
Die  Kurortsgemeinden  erheben  für  ihre 

mannigfachen  Einrichtungen  im  Interesse  ihrer 
Kurgäste  eine  Gebühr,  die  Kurtaxe,  die  in  der 
Regel  nach  der  Aufenthaltsdauer  abgestuft  ist. 

Welchen  Einfluß  das  Hotelgewerbe  auf  die 

übrigen  Gewerbe  ausübt,  läßt  sich  nur  soweit 
feststellen,  als  es  sich  um  Materialien  handelt, 
die  es  unmittelbar  zu  seiner  Führung  braucht. 

Nach    der    Statistik    des    Schweizer.    Hotelier- 
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Vereins  verausgabten  die  Schweizer  Hotels  für 
Küche  84417295  Fr.  =  4,35  Fr.  den  Aufent- 

haltstag. Sehr  stark  unterstützt  ist  die  Kon- 
servenindustrie durch  die  Hoteluntcrnehniungeii. 

An  der  Einfuhr  von  Geflügeln,  Wüdpret,  Fischen 
und  Eiern  aus  dem  Aaslande  sind  de  stark  be- 

teiligt, und  Tümiury  schätzt  ihren  Anteil  an  der 
Schweizer  Eiereinfuhr  auf  l/§.  Für  Deutschland 
und  Oesterreich  fehlen  Ihnhche  Ermittlungen. 

IV.  Kapital  und  Hotelgewerbe. 

Der  Schweizerische  Hotelierverein  Bohätzl 
für  1912  das  im  Hotelgewerbe  investierte 

Kapital  auf  ll.'JäOJöOOO  Kranken.  Oester- reieli  lt i l >t  1913  in  832]  Fremdenorterj  ins- 
unt  L4946  Gasthäuser  an  mit  49li4ü7 

Betten.  Schätzungsweise  dürfte  der  Wert 
dieser  Gasthäuser  lJb—2  Milliarden  Kr.  be- 

tragen. Nach  Böhmer!  pah  es  in  42  Groß- 
städten Deutschlands  36369  Gasthöfe  d.  h. 

3,08  auf  1000  Einwohner.  Nehmen  wir  den 
i  rurchschnitl  aller  Städte  -  bei  den  kleineren 
Stiidteti  wird  sich  der  J  Mireliselinitt  auf  etwa 
1  auf  1000 Einwohner  stellen  —  so  werden  wir 

rund  mit  90000  Gastwirtsunternehmungen! 
in  Deutschland  rechnen  können.  Einen  An- 

haltspunkt für  ihre  Bewertung  gibt  eine 
frühere  Statistik  des  I.  H.-V.  vom  Jahre 
1913,  der  für  seine  rund  953  deutschen  Mit- 

glieder eine  Kapitalinvestierung  von  978  Mil- 
lionen angab.  Da  in  diesem  Verein  so  ziem- 

lich alle  bedeutenden  deutschen  Hotelunter - 
oehmungen  vertreten  waren,  können  wir  die 
übrigen  rund  89000  Unternehmungen  mit 
durchschnittlichem  Kapital  von  (sehr  gering 

hfttzt)  50000  M,  Friedenswert  ansetzen, 
und  würden  für  Deutschland  eine  Schätzung 
von  etwa  5  Milliarden  Goldmark  Kapitalir- 
vestierung  erhalten. 

Hiervon  entfällt  auf  die  Aktiengesell- 
schaften ein  Gesamtkapital  (eigenes  unc 

fremdes)  von  174,9  Mill.  M.  Der  Anteil  der 
übrigen  Betriebsformen  ist  im  einzelnen  nicht 
zu  bestimmen. 

Der  Krieg  hat  die  Zahl  der  im  Betriebe 
befindlichen  deutschen  Hotelaktiengesell- 

schaften sinken  lassen: 

1913        1914        1915        1916        1917        191S 

Zahl  der                      i   

kapital  einer  Gesellschaft  in  Mill.  M. ...  Ges.  .   .  . 

42              4<J              42              38              37              35 
1.5              1,25           i,3i            J^            !,33            1.5* 

4.55           4,°4           4.47           4.44           4.77           5,- 

■  damit  zusammen,  daß  ein  Teil 
Bei    Hotels,    darunter    auch 

Akti.  ron    Kriegsgesellschaften  ge-! 
■    wurde. 

Der  Krieg  Lut  sieb     -  ganz  im  Gegensatz  zu 
den  ur^pn.  rwartungen  —  in  Deutsch- 

erwiesen. 
1  roß-  und  Mittelbetriebe  in  den 

ii    wurde    seinen]    Zwecke    entzogen, 
r    (lit  weder 

•1  anderer,  recht  be- 
er    'led,     wurde    in     1  in-r- 
.-  bald  in  Deutschland  1  tu  1  von 

'.  verfügbaren  Betten  gesprochen 
ktur  hielt 

119  zweifellos  an;  denn  oaeb  dem 
Waff.  ^u?  verkauf   Deutsch- 

dem  Fallen • 
zuzulühreu.    Wenn- 

mi  doch  im  all- dei  finanziellen 

:t   hat,   um   den   1.    .  ,         bleUJ 

Lieferantenkredite  usw.),  die  vielen  Uebergrün- 
düngen  Verhältnisse  geschaffen,  die  auch  ohna 
den  Krieg  zur  Katastrophe  hätten  führen  müssen. 
Zun&ohst  hall  die  Eidgenossenschaft  durch  di 
allgemeine  lietreibungsstundung  v.  28./1X.  1914 
dann  durch  die  Verordnung  betreffend  den  Schutz 
der  Hotellerie  gegen  die  Folgen  des  Kriege.! 
v.  2./X1.  l'Jlö  (Krweiterungsbeachlun*  v.  6./I. 
1917),  wodurch  die  1914—1919  fälligen  Kapita- 

lien und  Zinsen,  die  durch  Hotelimiuobiliea 

grundnfändlicb  sichergestellt  sind,  Ins  spätestens 
31./XII.  1923  gestundet  werden.  Darüber  hin- aus i  1  ein  Bauverbot  in  der  V.  v.  18./XII. 
1920  ergangen.  Zu  erwähnen  ist  die  Gründunj 
einer  schweizerischen  Boteltreuhandgesellschaft 
die    umer    Beteiligung    dei    Eidgenossenschai 

■ '    ind  auf  kantonalen)  I  lebii ; 
bi  oi  •  1  indungea  des  Hotelgewer- 

bes die  Oberländische  Hilfska  m  in  Bern  and  <li 
Graubundem  1    ,  Bfindni  1  i  che     Kredit .;"  tu  nennen 

In  Oesterreirb   ind  [flr  Hoteluntornehniungi 
Schutzbestimmungen   wahrend   des    Kl 

• .  die    ii  ii  nii  Stundung  von  Schuld! 
r  bat  da     H<  e  bi 

n  in  den  Landesteilen  gelitten,  d 
.  •  d,  wfibrond  z.  B.  die  Vi  lenw  1 : 

dun  Ii  den  Krieg  1  icb  voll 
Konnten.     Denn  hier  strömten  die  Flflehtli .   immen. 

Während  man  in  Deutschland  von  dez 
.:  t<  n  < irüi  dm  "  1  inez  Hotelbai  k  -|! 

:.  die  innere  Gesundui  b  durch  .Mal- 
men   anderer  Art   berbeizuiQhren.    Hiti 1  rrOndung 
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der  Hoteltreuhandgenossenschaft,  2.  die 
Gründung  gastgewerblicher  Einkaufsgenos- 

senschaften, 3.  der  Abschluß  von  Konven- 
tionen, 4.  die  Schaffung  eines  nationalen 

Hotelverbandes. 

Die  Kartellierungsfähigkeit  des  Hotelge- 
werbes ist  sehr  beschränkt.  Als  Vermieter  von 

Zimmern  bietet  sich  dem  Hotelunternehmer  wohl 

die  Möglichkeit,  lokale  Konventionen  über  Min- 
destpreise zu  treffen,  aber  hier  beginnt  bereits 

die  Schwierigkeit,  da  Bodenpreis,  Baukosten 
und  Kosten  der  Einrichtung  nirgends  einheit- 

lich sind.  Rangeinteilungen  und  Klassifizie- 
rungen der  einzelnen  Unternehmungen  leiden  an 

der  völligen  Unmöglichkeit,  feste  Grenzen  zu 
ziehen.  Das  beste  Beispiel  hierfür  bietet  die 
Schweiz,  die  für  1920  ein  „Minimalpreis-Regu- 
lativ"  für  Zimmer-,  Privatbäder-,  Mahlzeiten-, 
Pensions-Preise  —  daily  rates  —  Kinder-,  Dicncr- 
schaftspension,  Tierpflege-  und  Garage  aufge- 

stellt hat.  Es  sind  dort  11  Kategorien  von  Hotels 
und  Pensionen  geschaffen  unter  Berücksichti- 

gung, daß  als  Pensionen  nur  solche  Häuser  be- 
trachtet werden,  die  keine  Passanten  aufnehmen. 

Der  Keim  zum  Zerfall  derartiger  Konven- 
tionen liegt  1.  in  der  Willkür  der  festsetzenden 

Organisation,  die  infolge  der  labilen  Grenzen  sich 
nicht  zu  einem  festen  Prinzip  durchringen  kann, 
2.  in  der  Möglichkeit,  daß  an  demselben  Orte  ein 
geringer  klassifiziertes,  aber  in  einer  teueren 
Bauperiode  erstelltes  Hotel  teurer  sein  kann,  als 
das  in  einer  billigeren  Periode  erbaute  besser 
klassifizierte  Haus. 

Soweit  der  Hotelunternehmer  Produzent  ist, 
stellt  er  nicht  Massenware  sondern  Qualitäts- 

ware, nicht  blind,  sondern  auf  Bestellung  her. 
Auch  da  kann  eine  Konvention  nur  ganz  allge- 

mein z.  B.  die  Zahl  der  Tischgänge  festsetzen, 
denn  innerhalb  der  gegebenen  Grenzen  beginnt 
der  Wettbewerb  um  die  Qualität  der  Genuß- 

mittel und  ihrer  Zubereitung.  Diese  läßt  sich 
überhaupt  nicht  reglementieren. 

Soweit  der  Hotelunternehmer  Händler  ist, 
tritt  einer  Kartellierung  der  Umstand  hemmend 
in  den  Weg,  daß  die  im  Restaurant  gehandelte 
Ware  in  der  Hauptsache  nicht  Monopolware  der 
Restaurants  ist,  sondern  im  Kleinhandel  mit 
Lebens-  und  Gcuußmitteln  allgemein  vertrieben 
wird. 

Dennoch  hat  sich  der  Gedanke  des  Kondi- 
tionenkartells im  Hotelgewerbe  durchgerungen, 

der  im  Grunde  auf  die  Formel  zu  bringen  ist: 
keine  Leistung  ohne  Entgelt.  Das  war  im  Hotel- 

gewerbe durchaus  nicht  üblich  Erinnert  sei 
nur  an  die  in  Norddeutschland  bis  zum  Kriege 
bestandene  Sitte:  Brot  und  Brötchen  unentgelt- 

lich abzugeben,  worauf  eigentlich  das  Empor- 
blühen z.  B.  der  Aschinger-Aktiengesellschaft  in 

Berlin  zurückzuführen  ist.  Hier  haben  zur  Ab- 
schaffung dieser  Sitte  der  Krieg  und  die  Reichs- 

verordnungen stark  mitgeholfen.  Als  weiteres 
Abkommen  ist  zu  nennen:  die  Berechnung  der 
Sitzungszimmer  in  jedem  Falle,  die  Berechnung 
des  Schreibpapiers,  eine  Gebühr  für  Aufbewah- 

rung der  Gepäckstücke  der  Ausländer,  der  Va- 
lutazuschlag für  Ausländer. 

Während  in  fast  allen  Ländern  Mittel- 
europas nationale  gastgewerbliche  Vereine 

bestanden,  war  das  in  Deutschland  bis  zum 
Jahre  1918  nicht  der  Fall.     Wohl  existiert 

hier  der  Bund  der  Gastwirte  (Süddeutschland 
—  Sitz  Leipzig)  und  der  deutsche  Gastwirts- 

verband (Norddeutschland  mit  Sitz  Berlin), 
aber  beide  vertreten  doch  mehr  das  Schank- 
und  Restaurations-  als  das  Hotelgewerbe. 
Wohl  gab  es  Landesverbände  des  Hotel- 

gewerbes, aber  die  eigentlichen  deutschen 
Belange  vertrat  der  Internationale  Hotel- 

besitzerverein, der  aus  dem  „Verein  der 

Gasthofbesitzer  in  Köln"  hervorgegangen  ist. 
Angesichts  seiner  rund  900  deutschen  Mitglie- 

der hatte  er  naturgemäß  nicht  die  nötige 
Resonanz  bei  der  Regierung  und  auch  nicht 
die  nötige  Bewegungsfreiheit  und  so  kam  es 
unter  seiner  Führung  1918  zur  Gründung  des 
„Verbandes  der  Hotelbesitzervcreine  Deutsch- 

lands" in  Düsseldorf,  dem  jetzt  23  Landes- 
verbände mit  5500  Unternehmungen  ange- 

schlossen sind.  Daneben  besteht  der  Liter- 
nationale  Verein,  der  keine  körperschaft- 

lichen Mitglieder  hat,  weiter  mit  Sitz  in 
Baden-Baden. 

Die  Schweiz  hat  als  Landesverein  den  glän- 
zend organisierten  Schweizer  Hotelierverein, 

Oesterreich  den  „Reichsverhand  österreichischer 
Hoteliers",  Belgien  la  Föderation  Nationale  de 
l'Industrie  des  Hotels,  Restaurants  et  Cafes  de 
Belgique  in  Brüssel,  Holland  den  Ncederland- 
schen  Hotelhoudersbond  Amsterdam,  Italien 
die  Societa  Italiana  degli  Albcrgatori  in  Rom, 
während  Frankreichs  Organisation  in  verschie- 

dene große  Regionalverbände  zerfällt. 
Als  überstaatliche  Gründung,  der  Frankreich, 

Deutschland,  Oesterreich,  Schweiz,  Italien,  Bel- 
gien, Holland  angehörten,  war  1908  la  Födera- 
tion Universelle  des  Soci6tes  d'IIötcliers  mit 

Sitz  in  Basel  —  provisorisch  in  Köln  -  errichtet 
worden.  Sie  hat'e  zwei  Kongresse  1908  in  Rom 
und  1911  in  Berlin  zusammenberufen,  zerfiel  mit 
Ausbruch  des  Krieges  und  wurde  im  Jahre  1921 
auf  Veranlassung  des  Fürsten  von  Monaco  unter 
Ausschluß  Deutschlands  und  Oesterreichs  mit 
Sitz  in  Paris  wieder  errichtet. 

Als  Versuch,  internationale  Handelsgebräuche 
zu  schaffen,  kann  die  „Internationale  Hotelord- 

nung" bezeichnet  werden. 
V.  Arbeit  und  Hotelgewerbe. 

Die  Angestellten  des  Hotelunternehmens 

gliedern  sich  in  kaufmännische  (Buch- 
haltung, Kassenwesen,  Korrespondenz,  Wer- 
bewesen, Zimmervermietung),  technische 

(Köche,  Küfer),  bedienende  (Kellner  und 
Zuträger)  und  Hilfspersonal  (Portier, 
Hausdiener,  Reinigungspersonal,  Personal 
aller  Sorten  im  Zimmer-,  Küchen-  und  Re- 

staurationsbetrieb). Die  Entlohnung  ist  ent- 
sprechend der  Eigenart  des  Gewerbezweiges 

eine  zweifache:  Geld-  und  Naturalentlöh- 

nung.  Letztere  entweder  in  Form  von  Woh- 
nung oder  Beköstigung  oder  Vereinigung 

beider  Formen.  Während  jedoch  bei  dem 
kaufmännischen  und  technischen  Personal 
das  Existenzminimum  gedeckt  war,  hatte  die 

Eigentümlichkeit  des  Trinkgeldes  dazu  ge- 
führt, daß  beim  Bedienungs-  und  einem  Teil 

des    Hilfspersonals    das    Existenzminimum 
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vom   Unternehmer  (vor  dem   Kriege)  nicht 
gedeckt  wurde.    Mari  verließ  sich  darauf,  daß 
die  Unsitte  des  Trinkgeldgebens  den  Ausfall 
decken  würde,  und  so  kam  es,  daß  in  Deutsch- 

land  ein    Kellner  einen   durchschnittlichen 
Moe  aislohn   von  30  M.  erhielt,  den   übrigen 
Geldlohn  durch  Trinkgeld  erwerben  mußte. 
Dieser  von  den  Führern  beider  Parteien  als 

peil  lieh   empfundene   Zustand   sollt o   abge- 
;'i'  dort  werden.    Es  ist  in  der  Geschichte  der 
TVii  kgeldbewegung    nicht    uninteressant    zu 
beobachten,   wie   vom    Rhein    aus   im   Jahre 

1S42  Arbeitgeber  den  ersten  Versuch  mach- 
ten, das  Trii  kgeld  zu  beseitigen,  weil  1919 

vom   Rhein   her  die  Arbeitgeber  es  wieder 
einzuführen  bestrebt  sind.    Vor  Beginn  der 
!;•  Solution  hatten  unter  Führung  des  I.  H.-V. 
im  Jahre  1918  die  von  ihm  eingesetzte  Arbeit- 

rkomniission  beschlossen,  das  Trinkgeld 
schaffen     (Kreuznacher     Beschluß    von 

1918)   und    mit    den    Arbeitnehmerorganisa- 
tionen    über   eine   sachgemäße    Neuordnung 
zu  verhandeln.     Das  Fieber  der  Revolution 
hatte  jedoch  auch  hier  schneller  gewirkt  als 

liehe  Ueberlegung,  und  so  erzwang  das 
Bedienungspersonal  in  Berlin  sich  als  erstes 
die  feste  Entlöhnung  unter  Abschaffung  des 
Trii  k-.eldes.    Die  Erfahrungen,  die  aus  der 
Umwälzung  sich  ergaben,  lassen  sich  dahin 
zusammenfassen:    das     Bedienungspersonal, 
frei  vom  Druck  und  Arbeitssporn  des  Trink- 

geldes,  arbeitete   nachlässig,  da  es  sich   im 
eren  Besitze  des  festen  Lohnanspruches 

wi  Bte,  und  schließlich  nahm  es  nach  wie  vor 
Trii  kgeld.        Diese     Erfahrung     veraidaßte 
andere   Siädte  wie  Bremen,   Hannover  und 
die    Siädte    des    rheinisch-westfälischen    In- 

riebezirks,   von  der  festen   Entlohnung 
:  und  an  ihre  S  eile  eine  Umsatz- 

•  -    Bedienungspersonals   unter 
Ultierung    einer    Miiidesteiillohiiuiur    im 

Tarifvertrages  festzusetzen.    Diese 
in   hatte  zur  Folge:   1.  Das   Existenz- 

war  gesichert,  da  nunmehr  das 
..■kommen    und    die    Natural- 

die  in   Deutsch- 
en d  ■  Kleinhandelsangestellten 

2    die  Schattenseite  Sei  Ent- 
lobt keil    des    Ange- 

stellten am  Gi  war  durah  das 
[nten  ven    '•den, 
3.  d.-Ls  Trinkgeldiiehmen  war  gegen   Strafe verboten, 

durchgeführt 
. 

all» .-  her  führte  man 
—  |. 

■d  u  III, 

daL  
m,   daß  in    Ri-ulau- 

ings« und 

osente  ab  .'.  eldeu 

auf  8 — 10  %  des  Rechnungsbetrages  fest- 
gesetzt werden  müsse.  Der  Unternehmer 

konnte  es  ohne  weiteres  auf  den  Konsu- 
menten abwälzen,  da  er  den  Rechnungsbetrag 

um  diesen  Prozentsatz  erhöhte.  Für  den 

Bedienungsangestellten  ergaben  sich  an- 
gesichts der  Hochkonjunktur  1919  Einkünfte 

—  namentlich  in  Weinrestaurants  und  Hotels 
—  die  zu  seiner  Leistung  im  umgekehrten  Ver- 

hält nis  standen.  Monatseinkommen  von  5000 
bis  6000  M.  eines  Kellners  im  Weinrestaurant 
waren  keine  Seltenheit  und  trotzdem  wurde 
Trinkgeld  gegeben  und  genommen.  Von 
seinem  Entlassungsrecht  wagte  der  Unter- 

nehmer keinen  Gebrauch  zu  machen,  denn  er 
sah  sich  sofort  der  Denunziation  ausgesetzt, 
für  seinen  Betrieb  Schleichhandelsware  ver- 

wendet zu  haben,  was  fast  immer  richtig  war. 
Außerdem  aber  drängte  angesichts  der 
großen  Einnahmen  der  unproduktiven  Ar- 

beiter das  Heer  der  produktiven  (Köche) 
nach  und  verlangte  Aufbesserung.  Das 
hohe  Einkommen  erwies  sich  als  starke  För- 

derung der  Arbeitslosigkeit,  da  die  Gehilfen 
ihre  guten  Verdienste  nicht  mit  anderen 
teilen  wollten.  Und  endlich  kam  für  den 

nicht  geringen  Teil  der  Holelleiter  das  privat- 
wirtschaftliche  Moment  hinzu,  daß  sie  die 
großen  Prozentbeteiligungen  ihrer  Kellner 
selbst  verdienen  könnten,  um  gegen  das 
System  Sturm  zu  laufen.  Und  so  ist  vom 
Rhein  aus  nach  etwa  einem  Jahr  Bestand  der 
eben  beschriebenen  Regelung  die  feste  Ent- 

löhnung z.  T.  unter  billiger  Berücksichtigung 
der  Trinkgeldeinnahmen  eingeführt,  das 
Trinkgeldnehmen  teils  ausdrücklich,  teils  still 
gestattet.  Der  Kampf  um  das  Trinkgeld  wogt 
zurzeit  noch  unentschieden  hin  und  her. 
Eins  war  sicher  klar  zutage  getreten:  sowohl 
der  Mehrheit  der  Arbeitgeber  wie  der  Arbeit- 

nehmer waren  die  Resolutionen  über  das 

Trinkgeld  nur  eine  schöne  Geste.  Beide  Par- 
teien sind  nicht  reif  für  die  Beseitigung  des 

Trinkgeldes.  Reif  auch  nicht  die  Zeit,  die  ja 
die  Periode  rasenden  Lohnbeichrcns  war. 
Man   braucht   nicht    Prophet   EU  sein,  um  die 
Wiedereinführung  des  Trinkgeldes  und  seine 
allgemeine  Anrechnung  auf  den  Lohn  voraus- 

zusagen, zu  dem  ihm  doch  die  wesentlichsten 
l.  si  ohaften  fehlen:  Bestimmbarkeit  der 
Summe  und  Rechtsanspruch,  (Ueber  Trink« 

tblösung,  Form  usw.  vi  Glüoks- 
mann,  Privatwirtschaftslehre  des  Botelge- 
werb 

Im  ganten  kann  man  brüte  -1  Arten  der  Knt- 
löhnung  in  Deutschland  unterscheiden: 

l.  Di  >  m» vst em  (der  Kellner  ist 
hin«ichtlii  b  Geldia  oder  über- 

ad  au(  Triol  •.  ld  in  ■■•  *  lesen). 
■j.  Da*   System  des   Bedienungsgeldee( 

. ,    |i  i    Kellner  einen  Zu« 
■    mr    Heil.' 
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3.  Das  System  des  Garantielohnes  mit 
prozentualer  Beteiligung  am  Umsatz  und  Stellung 
der  Verkaufspreise  derart,  daß  in  ihnen  der  Garan- 

tielohn einkalkuliert  ist(Ausnahmcn  kommen  vor). 
4.  Die  feste  Entlohnung  mit  und  ohne 

Umsatzbeteiligung  in  kleinen  Prozentsätzen 
(z.  T.  mit  stillschweigender  oder  offener  An- 

erkennung der  Freiheit  Trinkgeld  anzunehmen. 
Dies  in  einigen  Tarifverträgen  des  Jahres  1920). 

Vor  dem  Kriege  waren  Tarifverträge  im 
Gaststättengewerbe  etwas  Ungewöhnliches. 
Hotelbetriebe  sind  fast  nie  von  ihnen  betroffen 
worden.    Wo  sie  bestanden,  bezogen  sie  sich  auf 

Caf6betriebe  und  Bierrestaurants.  Das  Jahr 
1919  änderte  diesen  Zustand,  indem  der  frei- 

gewerkschaftlich organisierte  Verband  der  Gast- 
wirtsgehilfen die  Führung  erhielt  und,  soweit 

Tarifverträge  abgeschlossen  wurden,  sie  tätigte. 
Insgesamt  146  im  Jahre  1919.  Sie  erfaßten  25783 
Betriebe  mit  261296  beschäftigten  Personen. 
Am  31./XII.  1919  bestanden  87  Tarifverträge, 
die  14402  Betriebe  mit  145387  Personen  um- 

faßten. Hierzu  tritt  noch  der  Reichstarif  der 
Köche  aus  dem  Jahre  1919.  Die  am  Ende  1919 
und  1920  bestehenden  Lohntarife  verteilen  sich 
auf   die   obigen   4  Entlohnungsarten  wie  folgt: 

Gruppe 
Tarifverträge 

% 
1919    1920   1919  1 1920 

Zahl  der  von  den  Tarifverträgen  erfaßten  beschäftigten 
Personen 

Betriebe 

% 
1919  I  1920  1919  1920 

überhaupt 

% 
1919   1920  11919  1920 

davon  Ver- 

bandsmit- 
glieder % 

1919   1920 

43 ii 

26 
7 

21 

50 

23 

12 

29 

30 

27 

« 

23 
29 27 

5454I  4090 I  692!   I  810 

3565]  3864 3691    4439 

38 

11 

25 

26 

29 13 
27 

3i 

50466 17  086 

27649 

50186 

20  130  35 

23  250  12 
30275  19 
53  2351  34 

16 
18 

24 

42 

27 

22 

39 

16 

13 

26 

45 
Summa 87    |  100    |  100    |  100    I14  402(14  203J  100    |  100    I145  387(126  8go|  100    |  100    |  100    |  100 

Obwohl  eine  Stärkung  der  Gruppe  4  einge- 
treten ist,  ist  die  Beseitigung  des  Trinkgeldes 

nicht  damit  erfolgt.  Solange  die  organisierte 
Gehilfenschaft  nicht  jeden  Trinkgeldnehmer  aus 
ihrer  Organisation  ausschließt,  ist  mit  einer  Be- 

seitigung des  Trinkgeldes  nicht  zu  rechnen. 
Die  führenden  Angestelltenverbände  vor 

dem  Kriege  waren  der  Internationale  Genfer 
Verband  der  Hotel-  und  Restaurantangestellten 
und  der  Deutsche  Kellnerbund  Union  Ganymed. 
Beide  hatten  eine  stark  internationale  Tendenz, 
weil  die  Unterbringung  ihrer  Angehörigen  in 
außerdeutschen  Ländern  ihre  Hauptsorge  war. 
Sie  hatten  Landesteile  organisiert,  das  Zentrum 
der  Verwaltung  jedoch  in  Deutschland  gelassen. 
Sie  waren  insofern  keine  reinen  Angestelltenver- 

bände, als  in  ihren  Reihen  sich  in  großer 
Zahl  auch  solche  Mitglieder  befanden,  die 
vom  Arbeitnehmer  zum  Arbeitgeber  aufge- 

rückt waren.  Der  Krieg  hatte  diese  Inter- 
nationalität  gründlich  zerrissen,  der  Genfer 
Verband  ging  dazu  über,  seine  Landesteile  selb- 

ständig zu  machen,  sein  Vermögen  auf  sie  auf- 
zuteilen und  verlegte  seine  Zentralverwaltung 

nach  Zürich.  Der  deutsche  Landesteil  hatte  den 
Verein  der  Hotelbeamten  und  den  Reichsverband 
der  Geschäftsführer  in  sich  aufgenommen  und 
verschmolz  mit  dem  deutschen  Kellnerbund 
zum  Bund  der  Hotel-,  Restaurant-,  und  Caf6- 
angestellten.  Dieser  Bund  schloß  sich  mit  dem 
Verbände  der  Gastwirtsgehilfen  und  dem  Ver- 

bände der  Köche  der  freien  Gewerkschaft  an, 
während  der  Reichsverband  der  Gasthausange- 

stellten den  christlichen  Gewerkschaften  folgte. 
Der  zweite  Fachkongreß  der  freigewerkschaft- 

lichen Gastwirtsgehilfen-Verbände  Deutschlands 
(27.-30./IV.  1920)  beschloß  die  völlige  Ver- 

schmelzung der  drei  genannten  Verbände  zu 
einer  Einheitsorganisation,  die  am  l./I.  1921 
unter  dem  Namen  „Verband  der  Hotel-,  Restau- 

rant- und  Cafdangestellten"  mit  Sitz  in  Berlin 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V 

ins  Leben  treten  sollte.  Hierdurch  wären  etwa 

100000  Angestellte  freigewerkschaftlich  zu- 
sammengeschlossen worden.  Ihr  Zusammen- 

schluß fand  jedoch  nicht  die  Zustimmung  der 
Generalversammlungen  und  so  zerfiel  die  Or- 

ganisation. Der  Bund  der  Hotel-,  Restaurant- 
und  Kaffeeangestellten  schloß  mit  dem  Reichs- 

verband der  Gasthausangestellten  im  April  1921 
eine  Betriebsgemeinschaft,  den  „Gewerkschafts- 

bund der  Gasthausangestellten",  der  dem  Ge- samtverbande der  christlichen  Gewerkschaften 
angeschlossen  und  schätzungsweise  etwa  10  000 
Mitglieder  umfassen  wird.  Der  Genfer  Verband 
hat  sich  als  reiner  Fachverband  und  Landesteil 
Deutschlands  wieder  aufgetan  und  versucht 
wirtschaftsfriedlich  zu  wirken.  Zurzeit  ist  alles 
im  Fluß,  doch  zeichnen  sich  auch  hier  ähnliche 
Entwicklungslinien  ab,  wie  sie  die  Angestellten- 
und  Arbeiterbewegung  in  Deutschland  auf- 
weisen. 

In  der  Schweiz  ist  die  Union  Helvetia  die 

führende  Gehilfenorganisation  mit  ca.  5400  Mit- 
gliedern. Daneben  bestehen:  der  Landesteil 

Schweiz  des  Internationalen  Genfer  Verbandes, 
der  Verband  der  Schweizer  Köche,  der  Schwei- 

zerische Verband  für  weibliche  Haus-,  Hotel- 

und  Wirtschaftsangestellte,  Sociöte"  de  secours 
des  Cuisiniers  de  Geneve,  Ruche  culinaire  Lau- 

sanne, La  Fraternelle  Montreux  mit  zusammen 
etwa  3000  Mitgliedern. 

Die  Lohnverhältnisse  regelt  zurzeit  ein  Ge- 
samtarbeitsvertrag, der  das  Trinkgeld  des  Be- 

dienungspersonals als  Teil  des  Angestelltenein- 
kommens ansieht  und  die  Hotelangestellten  teilt 

in  a)  festbesoldetes,  b)  Bedienungspersonal,  c)  Aus- 
hilfen (sog.  Extras).  Die  Durchführung  des 

Tarifvertrages  wird  von  einer  „Berufszentrale 

gewährleistet,  die  zu  gleichen  Teilen  aus  Unter- nehmern und  Gehilfen  unter  einem  neutralen 
Obmann  besteht.  Der  Tarif  dauerte  zunächst 

bis  zum  1.  Mai  1921.    Ueber  die  Höhe  der  Ent- 

19 
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lohnung  können  exakte  Zahlen  zurzeit  noch 
nicht  gegeben  werden. 

Eine  einheitliche  praktische  Ausbildung 
für  den  Beruf  des  Iloteluitteniehniers  gibt  68 
bisher  nicht.  Der  Gastwirtsgehilfe  machte  seine 
Lehrzeit  entweder  als  Koch  oder  Kellner  durch. 
Nur  in  ganz  wenigen  Fallen  als  kaufmännischer 
Lehrling. 

Her  Koeldelirling  lernt  in  der  Regel  3  Jahre, 
in  der  Schweiz  2  Jahre.    Durch  den  Reichstarif- 
vertrag   der    koche   erhalt    in    Deutschland      der 
Eochlehrling  uebon  freier  Station  im  zweiten 
Lehrjahr  ein  Taschengeld  von  20  M..  im  3.  Lehr- 
1'ahre  eins  von  30  M.  1"  der  Schweiz  wird  die .ehr/.eit  seitens  des  Lernenden  mii  100  600  Fr. 
bezahlt  und  durch  eine  Abschlußprüfung  vor 
einer  Kommission  ans  Arbeitgehern  und  Arbeit- 

nehmern erledigt.  Der  deutsche  Tarifvertrag 
sieht  Maßnahmen  gegen  die  Lehrlingszüchterei 
vor  und  gibt  nur  dem  gelernten  über  24  Jahre 
alten  Koch  das  Ausbüdungsrecht.  Deutschland 
kennt  im  allgemeinen  keine  Lehrlingsprüfung. 
Das  Kontingent  der  Köche  entstammt  einer 

Bevölkerungssohicht. 
Das  ist  nicht  im  gleichen  Maße  bei  den  Kell- 

nern der  Fall.  Hier  lockt  die  schnelle  Verdienst- 
möglicbkeit  durch  Trinkgeld  die  kinderreichen 
Arbeiter-,  Handwerker-  und  auch  Kleinbauern- 
familien.  die  Söhne  dem  Kellnerberuf  zuzuführen. 
Stimulierend  wirkt  auch  wohl  die  Aussicht,  vom 
Kellner  zum  Unternehmer  ansteigen  zu  können. 

Die  Kellnerlehrzeit  beträgt  im  Durchschnitt 
3  Jahre  und  isl  meist  unbezahlt.  Durch  einzelne 

Tarifvertrag-  ist  auch  hier  der  Versuch  gemacht 
worden,  die  Lehrlingszöchterei  zu  verhindern. 

•  trpiscb  für  den  Charakter  des  Hotel- 
daß  der  kaufmännische  Lehrling  nur 

lallen  vorkommt,  und  man  hat 
praktische  Vorbildung  im 

tul    der    Zeil    mit    dem    Wachsen   der    tirob- 
betre  Bedenken  bekommen.     So  hatte 
im  Ja]  ne  Kommission  ans  Arbeitgebern 
und  Arbeitnehmern  für  die  Lehrlingsausbildung 
Verla: 

1.  ärztliche  Untersuchung  vor  der   Lehrzeit, 
i  >auer  der  Lehrzeit,  die 

al  1  •-  'i  -oll;  Ausbildung  nur  durch 
hierzi.  Lehrpei  onen, 

Ende  der  Lehrzeit, 
;  [licht  während  der  Lehr- 

tet! .• 
n  lokali  ii  paritätischen  Ver- 

mitÜungiMclleo  für  Lehrgelegenheit. 
de  Hotelbei  itzer-Verein 

ii  da  i  ih  rnung 
aller  •  rhoben. 

■      r/i  1  i •  h'-n    I   nlir- 
surh  .  owobl 

■  ine  Reihe ..  sind 

amt>  •  heitert  der 
Kelli 

ii,    l'lattluli 

Krankheiten  ebenfah ■ 

nlaüt   wird,  hat   • 

gebracht,  daß  nur  relativ  wenig  Gastwirtsgo- 
liillen  verheiratet  sind.  Die  Schweiz  stellt  für 

11)17  nur  23  %  verheiratete  fest.  In  Süddeutsch- 
land waren  nach  bisherigen  Ermittlungen  10 %» 

in  Norddeutschland  16%  der  Kellner  verhei- ratet. Nach  den  Schweizer  Feststellungen  lebt 
der  grobe  Teil  der  Verheirateten  von  der  Familie 
getrennt,  zum  wenigsten  während  der  Zeit,  da  er 
seiner  Berufsarbeit  im  Saisonbetriebe  nachgeht. 
Diese  Belastung  für  zwei  Haushaltungen  wirkt 
naturgemäß  auf  die  Kinderzahl  einschränkend. 
Mach  den  Schweizer  Feststellungen  kommen  auf 
die  Ehe  im  Durchschnitt  1,6  Kinder. 

Für  das  Gastwirtsgewerbe  gilt  reichsgesetz- 
lich der  achtstündige  Arbeitstag,  der  hier  tech- 

nisch schwer  durchführbar  ist,  da  die  Betriebß- 
zeit  an  zwei  Punkten  des  Tages  kulminiert:  Mit- 

tags und  abends.  Man  hat  daher  notwendiger- 
weise entweder  die  doppelte  Anzahl  von  Per- 
sonal einstellen  müssen,  oder,  wo  dies  durch  die 

mangelnde  Rentabilität  des  Betriebes  nicht  mög- 
lich war,  die  achtstündige  Arbeitszeit  in  eine 

zwülfstündige  Arbeitsbereitschaft  gelegt.  Noch 
nicht  aufgehoben  ist  in  Deutschland  die  Verord- 

nung über  die  Buhezeit  der  tlasthausangestellten 
v.  23./L  1902. 

VI.  Bildungswesen. 
Im  Jahre  1912  hatte  der  Enternationale 

Hotelbesitzerverein  in  seiner  Generalversamm- 
lung als  Leitsatz  für  fachliche  Ausbildung 

angenommen:  durch  Errichtung  von  Unter? 
Mittelschulen,  Bürgerschulen  bzw.  auch 
Volksschulen  soll  dein  künftigen  Gastwirts- 
gehilfen  die  Möglichkeil  geboten  werden,  sich 
vor  Eintritt  in  <lns  Gewerbe  die  wichtigsten 
theoretischen  und  die  Grundlagen  der  prak- 

tischen Kenntnisse  zu  verschaffen.  Bisher 
ist  in  Deutschland  dieser  Leitsatz  nicht  in  die 

Wirklichkeil  umgesetzt  worden.  Wohl  exi- 
stieren  private  Fachschulen,  die  jedoch  als 
reine  Erwerbsinstitute  den  Schwerpunkt 
weniger  auf  die  Ausbildung  als  auf  die  Kin- naliincn  legen. 

Die  Tatsache,  daß  die  Laufbahn  des 

Gastwirt  s'jeliill'cn  gerade  darum  von  Kin- dern   unbemittelter    Bevölkerungssenichten 
Ihll  wird,  weil  sie  schindle  Verdienst- 

mögliohkeiten  bietet,  die  Tatsache,  dafi  das 
Trinkgeld  in  allererster  Linie  diese  allge- 

meine Meinung  fi  itigte,  stellte  sich  der  Er- 
richtung fachlicher  Schulen  hemmend  in  den 

Wer  darauf  angewiesen  ist,  sein  Kind 
eii  er  .-ein. (dien  Ki  w  ei  I)  ii töj  I  ichkeil  ZIIZU- 
tuliien,  kann  nicht  noofa  ein  Jahr  vor  Ein- 

tritt in  dai  Gewerbe  dej  theoretischen  Au  - 
bildu  ndi    opfi  rn,    l  od    o  tauchte 
denn     .',  |      |  ,,  d.n  l,e     an],     eil  6     Al  itaJl      in 

Deutschland  zui  Vorbereitung  auf  die  höhe- 
i"  Hotel)  ewerbe  tu  gründen. 

dei     Internationalen 
und  teil  i  Vor- 

Otto    Soyer,  dafi  il^r  Plan  im 
■    1014  in  die   Wirkliehkeil   umi  i 

wer<:  I   •  •,  ,    fjj  .,,  /  ,  ||,  ,     |;,  dnlfc 

errichtet«  t  Düseel- 
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dorf  das  Internationale  Institut  für  das  Hotel- 
bildungswesen, das  von  vornherein  hoch- 

schulmäßig geführt  wurde,  einen  Lehrplan 
von  vier  Semestern  hatte  und  im  Jahre  1919 
durch  Aufnahme  des  gesamten  Personen- 
und  Güterverkehrs  zur  Hochschule  für  Hotel- 
und  Verkehrswesen  durch  ministerielle  Ver- 

ordnung erhoben  wurde.  Es  ist  die  einzige 
Hochschule,  auf  der  das  Gaststättengewerbe 
eine  wissenschaftliche  Pflege  findet. 

Wo  in  Deutschland  die  Verhältnisse  es  ge- 
statten, wurden  Klassen  für  das  Gastwirtswesen 

an  den  Fortbildungsschulen  errichtet.  Ueber 
diesen  Schultypus  hinaus  ist  jedoch  der  Plan 
der  Errichtung  von  Fachschulen  in  Deutschland 
nicht  gekommen.  Die  Schweiz  hat  neben  einer 
Reihe  privater  Erwerbsanstalten  2  Fachschulen, 
deren  eine  in  Cour-Lausanne  vom  Schweizer 
Hotelier- Verein,  deren  andere  in  Luzern  von  der 
Union  Ilelvetia  unterhalten  wird.  Der  Versuch 
des  Schweizerischen  Hotelier-Vereins,  durch 
Anglicderung  eines  einsemestrigen  akademischen 
Kursus  die  Schule  in  Cour-Lausanne  zu  erwei- 

tern, kann  als  mißlungen  bezeichnet  werden. 
Oesterreich  hat  in  Wien  die  höhere  Fachschule 
für  das  Hotel-,  Restaurant-  und  Kaffeesieder- 
gewerbe  mit  2  .Jahreskursen  errichtet  und  in 
Innsbruck  an  der  Handelsakademie  eine  Schule 
für  Hotel-  und  Verkehrswesen  angegliedert. 
Beide  Anstalten  tragen  Fachschulcharakter. 
Frankreich  geht  seit  dem  Kriege  mit  außerordent- 

lichem Eifer  daran,  staatliche  Fachschulen  zu  er- 
richten, um  in  allererster  Linie  das  Gewerbe  zu 

nationalisieren  und  vom  deutschen  bzw.  öster- 
reichischen Personal  unabhängig  zu  machen. 

Auch  in  Amerika  plant  man  die  Errichtung  von 
Fachschulen  an  einigen  dort  bestehenden  Col- 

leges. Ueberall  bricht  sich,  soweit  sich  das  bis- 
her verfolgen  läßt,  der  Gedanke  Bahn,  das  bisher 

von  der  Wissenschaft  arg  vernachlässigte  Ge- 
werbe in  seinen  Grundzügen  systematisch  zu  er- 

forschen, da  sein  Einfluß  auf  die  wirtschaftliche 
Struktur  eines  Landes  nicht  mehr  übersehen 
werden  kann. 

Literatur :  lt.  Glücksmann,  Privatwirtschafts- 
lehre  de«  Hotelgewerbes.  Darin  eine  systema- 

tische Uebcrsicht  der  Schriften  üb<r  Hotelbetrieb 
und  Hoteliresen,  Berlin  1917.  Außer  den  dort 
verzeichwten  Werkin  sind  noch  zu  vergleichen: 
V er öffe n tlic hu ngendes  Intern.  G e nfe r 
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Gastwirtsgehilfen,  Beilin,  N.  2$..  — 
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Zukamt  der  Schw.  Hotelindustrie,  Zürich  1918. 
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Krieg^zeit  in  Ziit-chr.  f.  schw.  Stot.  u.  Volks- 
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Ititerbikcn,  Bern  19>8.  —  A.  Henning,  Denk- 
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H.  Riedel,  Ursache  und  Beseitigung  der  un- 

haltbaren Zustände  im  GnsticirUgeweibe,  Beilin 
1919.  —  Wurm,  Das  Heim  für  Gastwirtsge- 

hilfinnen in  Stuttgart  (Fürsorge  f.  weibl.  Jugend), 

Berlin  1905.  —  Zur  Xieden  und  Reche, 
Zehn  Jahre  Gas  hausreform  im  rhein.-westfäl. 
Industriegebiete,  Dortmund  1919.  —  Reetz, 
Der  Krieg,  die  Gemeinden  und  die  Gastwirt- 

schaften, Leipzig  1916.  —  Derselbe,  Stand  der 
Gasth'iusreform  in  Deutschland  Ende  1913,  in 
( rast  hausreform  Nr.  2—6,  1913.  —  Mittei- 

lungen der  Zentralstelle  des  Deutsche  n 
St  cid  tetages,  1917,  Nr.  6— 8  (Zur  Frage  der 
Verstadtlicliung  der  Schankwirtschaften  vom 
Standpunkt  der  Gemeindefinanzen).  —  Angerer, 
Der  Fremdenverkehr  in  der  Schweiz  u.  Tirol, 
Tnnsbt  uck,  Wagnrrsche  Univers.-Bachhandlung. 
—  31.  Byschl,  Die  Volkswirtschaft!.  Bedeutung 
des  Fremdenverkehrs.  Em  Einzelbeispiel  im 
Lichte  der  Statistik  1912.  —  A.  Capallo,  100 
■In Ine  Badeindustrie.  Die  volkswirtschaftliche 
Bedeutung  des  Badebetriebes  für  Kreuznach, 
Kreuznach  1917.  —  J.  Stradner,  Der  Fremden- 

verkehr, 2.  Aufl.,  Graz  1917.  —  31.  Krauss, 
Die  Grundlagen  des  Fremdenverkehrs  in  Mün- 

chen  und  im  Bayerischen    Hochlande,   München 
1917.  —  Derselbe,  Die  Wtederavfrichtung 
des  Fremdenverkehr»  nachdem  Kriege,  München 

1918.  —  R.  Baumann,  Der  Arbeitsvertrag  im 
Schw.  Hotel-  im,!    Wirtsch aftsgewerbe  v.  S.fVlL. 
1919.  Luzern  1919.  —  Chaubert,  La  respon- 
sabiliU  civile  de  l'holelier  d  raison  des  effets 
apportes  par  le  voyageur  Lausanne.  —  Polenske, 
Gastsclwjtsrcrtriige,  Greifswald  1915.  —  Zur 
Geschichte  sind  noch  zu  vergleichen:  J.  W. 
v.  Archenholtz,  England  und  Italien,  Karls- 

ruhe 1787.  —  Ernst  Bender,  Wcinhandel 
und  Wirti-gewerbe  im  mittelalterl.  Straßburg, 
Siraßbnrg  191 4.  —  E.  Grohne ,  Die  Ilaus- 
namen  und  Hauszeichen,  Göltingen  1912.  — 
A.  Hertzog,  Das  elsässische  Wirtshauswesen 
während  des  Mittelalters  im  Jahrbuch  f.  Ge- 

schichte, Sprache  und  Literatur  Elsaß-Lothrin- 
gens, Slraßburg  189/t.  —  Zeits  chrift  f.  Ge- 

schichte des  Oberrheins ,  Heidelberg.  — 
Endlich  vgl.  auch:  Schriften  des  Verbandes  der 
Hotelbesitzervereine    Deutschlands,    seit  1920.  — 

Robert  Glücksmann. 

Huber,  Viktor  Aime, 
geb.  am  10./III.  1800  in  Stuttgart,  studierte  in 
Würzburg  und  Göttingen  Medizin,  ging  1821 
nach  Paris  und  bereiste  dann  bis  1823  Spanien, 
Portugal,  Schottland  und  England,  wandte  sich 
nach  seiner  Rückkehr  literarischer  Tätigkeit  zu 
und  schrieb  für  verschiedene  Zeitschriften,  be- 

sonders für  Cottas  Annalen;  nach  einem  zweiten 
Aufenthalte  in  Paris  und  weiteren  Reisen,  beson- 

ders nach  Italien,  wurde  er  1828  Lehrer  an  der 
Handelsschule  in  Bremen;  bekleidete  als  Ordi- 

narius die  Professuren  der  neueren  Literatur  und 
Geschichte  seit  1833  in  Rostock,  und  seit  Herbst 
1836  in  Marburg:  1843  ging  er  als  Professor  der 
abendländischen  Sprachen  nach  Berlin.  1845 
gründete  und  redigierte  er,  als  publizistischer 
Stimmführer  der  evangelisch-konservativen  Par- 

tei, im  Auftrage  des  Königs,  der  auch  für  die 
Kosten  aufkam,  die  Zeitschrift  „Janus,  Jahr- 

bücher deutscher  Gesinnung,  Bildung  und  Tat" 
(s.  u.).  Nach  Ueberwerfung  mit  der  konservativen 
Partei  legte  Huber  1851  seine  Professur  nieder, 
quittierte  1852  auch  den  preußischen  Staats- 

dienst und  siedelte  nach  Wernigerode  über,  wo 
er  am  19./VII.  1869  starb. 

Huber  war  der  erste  zielbewußte  deutsche 

19* 
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Theoretiker  des  Genossenschaftswesens,  das  er 

1823  in  England  und  Schottland,  IM  I  in  Frank- 
reich und  Belgien  gründlich  studiert  hatte.  Bei 

seinen  Bestrebungen  zur  Lösung  der  sozialen 
Frage  in  Deutschland  stand  er,  wie  Wichern,  auf 

dein   Boden  ehr  „Inneren  .Mission". 
Haber  veröffentlichte  neben  literarhistori- 

schen Arbeiten  folgende  Btaatswissenschaftliche 
Schriften,  a)  In  Bachform:  Mecklenburgische 

Blatter,  Bd.  1  (eins.),  Parchim  1834—36.  — 
1  feber  innere  Kolonisation,  Berlin  1846  (Sonder- 

abdruek  aus  Heft  Yll  and  VIII  des  „Janas"). 
—  Die  Selbsthilfe  der  arbeitenden  Klassen  durch 
Wirtschaftsvereine  und  innere  Ansiedlang,  ebd. 

iv!-~  (erschien  anonym).  --  Heber  Association 
mit  besonderer  Beziehung  aut  England,  ebd. 

1851.     -      L'cber     die     kooperativen     Arbeiter- 
mtioiien  in  England,  ebd.  1SÖ2.  —  Reise- 

briefe au-  Belgien,  Frankreich  und  England, 

l'  Bde.,  Hamburg  1866  (enthalt  reiches  Material 
über     dortige     Kooperativ  genosseiischaften).     — 
Debet  Assoziation  und  deren  Verhältnis  zur 

inneren  Mission.  Ein  Vortrag,  gehalten  am 
Frankfurter  Kirchentag,  Halle  KS35.  —  Die 
Wohnongsnol  der  kleinen  Leute  in  großen 

7.  —  Die  gewerblichen  und 
wirtschaftlich!  n  h  üb  d  der  arbeiten- 

ii  in  England,  Frankreich  und  I  »ein  Sch- 
lund. Tübingen  L860.  Konkordia,  Beitrage 

zur  Lösung  den  Fragen  in  zwangslosen 
Heft  b,  Altona  1861.  -  Die  Arbeiter 
und  ihre  Berlin   inj;}.    -    Not   und 
Hilfe  untir  den  Fabrikarbeitern,  aus  Anlaß  der 

ind,  Hamburg  1863.  — 
n  1863-69. 

—  Debet  Arbeiterkoalitionen.     Ein  ihr  Koali- g  machten, 

Berlin  ae  Selbst- 
n.  Elberfeld  1866.  — 

Zur    Beform    des    Armenwi  ens,    Schaffhausen 
hilf.-,    Selbsthilfe    und    Sparen. 

iben  an  die  di  al  ji  ben  Ar- 
r,    Wien   I  vanlte   Schriften 

ialreform    und    < 
K.  M unding,  Berlin  1 

n    folgenden    Zeit- 
■chnften,   Zeitungen   und    Sammelwerken:    Ar- 

rfreund;    Arbeil  on     Wirth; 
Eli    und    Krater; 

Jahrb. 
Berlin  184 

inen   politi 

a   hier   fol- 

•  einer  koi 
i.         Die 

IqUOI  -'  l  anonym 

Königtums  und  ei,  Bremen 

und 

Werden    und    WirL 

1872-74.  -  E.  Jäger,  V.  A.  Huber,  ein  Vor- 
kämpfer der  sozialen  Reform,  Berlin  1880.  — 

P.  v.  Lilienfeld,  Gedanken  über  die  Sozial- 
wissenschaft der  Zukunft,  Bd.  IV,  Mitau  1879, 

S.  333 ff.  —  Seyfferth,  Staatswissenschaft- 
liche Abhandlungen,  Serie  I  (1879/80),  Leipzig 

1880,  S.  635.  -  R.  Elvers,  V.  A.  Huber,  All- 
gemeine  deutsche   liiographio.   lid.   XIII,   Leipzig 
1881,  S.  249ff.  —  Joh.  Janssen,  Zeit-  und 
Lebensbilder,  4.  Aufl.,  Bd.  1,  Freiburg  i.  Br. 

1889,  S.  1-112.  -  Karl  Munding  in  der  Vor- 

rede zu  „Huber,  Ausgewählte  Schriften  usw.", 
Berlin  1894.  —  Duncker,  Z.  hundertjähr.  Ge- 

burtstag V.  A.  IL  (Üeutsch-Evang.  Jahrbuch  f. 
1900,  S.  1-18).  MeiUel, 

Hufe 

s.  Hof  sub  3,  oben  S.  269  ff. 

Hofeland,  Gottlieb, 
geb.  am  19./X.  1760  in  Danzig,  studierte  in 

Leipzig,  Göttingen  und  Jena,  wurde  1788  da- 
selbst außerordentlicher,  1790  ordentlicher  Pro- 
fessor (supernumerarius)  und  1793  ordentlicher 

Professor  des  Lchnrechts  und  Beisitzer  des 

Sehoppenstuhls.  1803  übernahm  er  die  Professur 
des  Lehnrechts  und  der  Pandekten  in  Würz- 

burg; 1806  wirkte  er  als  Professor  der  Rechte 
in  Landshut;  1808  —  1812  Senatspräsident  und 
Bürgermeister  von  Danzig;  1816  folgte  er  einem 
Rufe  nach  Halle,  woselbst  er  bereits  am  18./II. 
1817  starb. 

Hufeland  schrieb  über  Römisches  und  Deut- 

Bches  Privatrecht,  über  Natur-  und  Staatsrecht, 
über  Staatswirtschaft  und  Enzyklopädie.  Außer- 

dem beteiligte  er  sich  1788—99  an  der  Heraus- 

gabe der  Jenaer  Allgem.  Literatur-Zeitung. 
Von  Btaatswissenschaftlichen  Schriften  sind  nur 
zu  nennen: 

a)  Originalwerke:  Neue  Grundlegung  der 
Staatswirtschaftskunst,  durch  Prüfung  und  Be- 

richtigung ihrer  Hauptbegriffe  von  Gut,  Wert, 
Preis,  Geld  und  Volksvermögen,  mit  ununter- 

brochener Rücksicht  auf  die  bisherigen  Systeme, 

2  Teile,  Gießen  und  Wetzlar,  Teil  I   lN)7.'Tcil  II 1 513;  da  selbe,  Teil  11  in  2.  Aufl.  L819  u.  d. 
Tit.:  Die  Lehre  vom  Gelde  und  Geldumläufe.  — 

in  [Jebei  etzungen:  Ad.  liounier,  Betrach- 
tungen über  die  Staatsverfi  vorzüglich 

über  diejenige,  welche  dem  Eranzö  ischen  Staate 
angi '  Aus  dem  Frau  iösisi  ben  mit 
Einleitung,  Anmerkungen  und  Zusätzen  von 
G.  Hufeland  Jena  1791.  (Graf)  Clermonl 

Tonnern,  Prüfung  dei  französischen  Konstitu- 
tion; aus  dem  Französischen  mit  Einleitung, 

Anmerkungen  und  Zusätzen  von  G,  Hufelana, 
2  Teile,  Jena  i  i 

über    Hufeland:    Waloh,    Reliquiae 
ll'tf.   ■  ■    llufe- 

land,   Erinnerungen   aus   meinem   Aufenthalte 
in    Danzig,    nebsl    Nachtrag,    K  1818 

der  Niedorl 

in    I  i.ii  !i  »meine    Lite* 

L817,  Nr.    15  n- ibor,    Enz\ Idopadie,    1 1.   Sek« 
Ro  i  her, 

.  ,iff.        Allge- 

iphie,  Bd.  XIII,  Leipzig W.  ,1.1. 
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Hüllniann,  Karl  Dietrich, 
geb.  am  10./IX.  1765  zu  Erdeborn  bei  Eisleben, 
{>reuß.  Provinz  Sachsen,  studierte  in  Halle, 
eitete  1786  bis  1792  eine  Privathandelsschule 
in  Bremen,  wurde  1795  Privatdozent  der  Ge- 

schichte, 1797  außerordentlicher  und  1807  or- 
dentlicher Professor  an  der  Universität  Frank- 

furt a.  0.,  folgte  1808  einem  Rufe  nach  Königs- 
berg als  Professor  der  Geschichte  und  Statistik, 

wurde  1818  für  die  neu  errichtete  Hochschule 
in  Bonn  gewonnen,  wo  er  als  erster  Rektor 
und  Regierungsbevollmächtigter  amtierte.  Im 
76.  Lebensjahre  trat  er  in  den  Ruhestand  und 
starb  am  4./III.  1846  in  Bonn. 

Hüllmann  veröffentlichte  von  staatswissen- 
schaftlichen Schriften  in  Buchform:  Kurzer 

Entwurf  der  Enzyklopädie  der  Staatswissen- 
schaften als  Leitfaden  bei  Vorlesungen,  ohne 

Ort  und  Jahr.  (Wohl  nur  als  Manuskr.  gedr. 
Vgl.  Stieda  (s.  unten)  S.  96.)  —  Historische 
und  staatswirtschaftliche  Untersuchungen  über 
die  Naturaldienste  der  Gutsuntertanen  nach 

fränkisch-deutscher  Verfassung  und  die  Ver- 
wandlung derselben  in  Gelddienste,  Berlin  1803. 

—  Deutsche  Finanzgeschichte  des  Mittelalters. 
Mit  Nachtrag:  Geschichte  des  Ursprungs  der 
Regalien  in  Deutschland,  2  Bde.,  Berlin  und 
Frankfurt  a.  0.  1806/06.  —  Geschichte  des  Ur- 

sprungs der  Stände  in  Deutschland,  3  Bde., 
ebd.  1806/08;  dasselbe,  neuer  Abdruck,  3  Bde., 
Berlin  1817;  dasselbe,  2.  Aufl.  (vollständige 
Umarbeitung  des  alten  Werkes),  ebd.  1830.  — 
Geschichte  der  Domänenbenutzung  in  Deutsch- 

land, Frankfurt  a.  0.  1807  (Göttinger  Preis- 
schrift). —  Geschichte  des  byzantinischen  Han- 

dels bis  zu  Ende  der  Kreuzzüge,  ebd.  1808 
(Göttinger  Preisschrift).  —  De  re  argentaria 
veteris  et  medii  aevi  dissertatio  historica  cri- 
tica,  Königsberg  1811.  —  Urgeschichte  des 
Staates,  ebd.  1817.  —  Ursprünge  der  Besteue- 

rung, Köln  1818.  —  Staatsrecht  des  Altertums, 
ebd.  1820.  —  Städtewesen  des  Mittelalters,  4  Bde., 
Bonn  1826—29.  —  Ursprünge  der  Kirchenver- 

fassung des  Mittelalters,  Bonn  1831.  —  Römische 
Grundverfassung,  Bonn  1832.  —  Staatsverfassung 
der  Israeliten,  Leipzig  1834.  —  Ursprünge  der 
römischen  Verfassung,  durch  Vergleichungen 
erläutert,  Bonn  1835.  —  Jus  pontificium  der 
Römer,  Bonn  1837.  —  Handelsgeschichte  der 
Griechen,  Bonn  1839.  —  Griechische  Denkwürdig- 

keiten des  Mittelalters,  Bonn  1840.  —  Geschichte 
des  Ursprungs  der  deutschen  Fürstenwürde, 
Bonn  1842.  —  Staatswirtschaftlich-geschichtliche 
Nebenstunden,  2  Teile,  Bonn  1843  (enthält  auf 
S.  86 ff.  des  IL  Teils  den  wichtigen  Artikel: 
Bankzettel,  Vorgeschichte;  Entstehungsart  der 
Banken,  Zettel-  und  Girobanken  usw.).  — 

Vgl.  über  Hüllmann:  F.  Delbrück, 
Nekrolog  Hüllmanns,  in  ,,A.  Schmidts  Zeit- 

schrift für  Geschichtswissenschaft",  Bd.  VI, 
Berlin  1846,  S.  lff.  -  Neuer  Nekrolog  der 
Deutschen,  Jahrg.  1846,  Teil  I,  Weimar,  S.  167. 
—  Allgemeine  deutsche  Biographie,  Bd.  XIII, 
Leipzig  1881,  S.  330.  -  Stieda,  Die  National- 

ökonomie als  Universitätswissenschaft,  Leipzig 
1906  (Abhandl.  d.  Sachs.  Ges.  d.  Wiss.,  Bd.  54, 
Nr.  2).  Meitzel. 

Hume,  David, 

geb.  7./V.  1711  zu  Edinburgh  als  Sohn  eines 
schottischen  Lords,  studierte  zuerst  die  Rechte 
in  Edinburgh,  wurde  dann  Kaufmann,  gab  aber 
diesen  Beruf  bald  wieder  auf,  vollendete  seine 
Studien  und  hielt  sich  dann  1734—37  in  Frank- 

reich auf,  wo  er  sich  ganz  der  literarischen  Arbeit 
widmete.  Im  folgenden  Jahrzehnt  lebte  er  wieder 
in  Schottland,  wo  er  zuerst  mit  A.  Smith  in  Be- 

rührung kam,  begleitete  1747—49  den  General 
St.  Clair  als  Sekretär  bei  einer  militärischen  Ge- 

sandtschaft an  die  Höfe  von  Wien  und  Turin 
und  wurde  1752  Bibliothekar  der  Advokaten- 

bibliothek in  Edinburgh,  welche  Stellung  er  1757 
aufgab.  Im  Jahre  1763  war  er  Begleiter  des  Ge- 

sandten Grafen  v.  Hertford  bei  den  Friedens- 
verhandlungen in  Versailles  und  kam  bei  dieser 

Gelegenheit  in  Paris  mit  den  Enzyklopädisten 
zusammen.  1767—1768  Unterstaatssekretär  im 
Auswärtigen  Amte,  führte  er  in  dieser  Zeit  die 
diplomatische  Korrespondenz  Englands.  Von 
1769  ab  lebte  er  in  enger  Freundschaft  mit  Adam 
Smith  wieder  als  Privatmann  in  Edinburgh  und 
starb  dort  am  25./VIII.  1776. 

Hume  war  bedeutend  nicht  nur  als  Philosoph, 
sondern  auch  als  Historiker,  Nationalökonom 
und  Soziolog.  Seine  philosophischen  Werke 
bilden  in  ihrer  Fortsetzung  und  kritischen  Ver- 

tiefung der  Erkenntnisanalyse  von  Locke  und 
Berkeley  den  Höhepunkt  der  englischen  Erfah- 
rungsphilosophie;  in  seinen  religionswissen- 

schaftlichen Werken  rechnete  er  mit  der  natür- 
lichen Religion  aus  Vernunft  ab  und  leitete  damit 

eine  neue  Epoche  der  geschichtlichen  Betrach- 
tung der  Religion  ein;  mit  seiner  „Geschichte 

Englands"  (vom  ersten  Erscheinen  der  Römer 
bis  zum  Sturz  des  Hauses  Stuart)  bahnte  er 
eine  Blüte  der  englischen  Geschichtschrcibung 
an  und  wirkte  in  außerordentlicher  Weise  auf 
die  Vertiefung  des  geschichtlichen  Sinnes  ein; 
als  Nationalökonom  und  Soziolog  endlich  analy- 

sierte er  in  vorbildlicher  Weise  die  wirtschaft- 
lichen, politischen  und  sittlichen  Erscheinungen 

und  arbeitete  damit  den  Theorien  des  Adam 
Smith  und  der  englischen  Moralphilosophen  vor. 

Seine  Werke  sind:  Treatise  on  human  nature 

(2  Bde.  1739-40);  Essays,  moral,  political  and 
literary  (1.  Teil  1741,  2.  Teil  1742);  Enquiry 
concerning  human  understanding  (1748);  En- 

quiry concerning  the  principles  of  moral  (1751); 
Political  discourses  (1752);  Essays  and  treatises 
on  several  subjeets  (4  Bde.  1753-54);  The 
natural  history  of  religion  (1755);  The  history 
of  England  (5  Bde.  1754-62);  Dialogues  con- 

cerning natural  religion  (aus  dem  Nachlaß  1779). 
Ein  Verzeichnis  der  Ausgaben  und  Ueberset- 
zungen  der  Werke  von  H.  findet  sich  in  Ueber- 
weg's  Grundriß  der  Geschichte  der  Philosophie, 
3.  Teil,  11.  Aufl.  (Berlin  1914),  S.  231-232,  auf 
das  hier  verwiesen  sei.  Die  nationalökono- 

mischen Untersuchungen  H.s  sind  enthalten  in 
den  „Political  discourses",  von  denen  deutsche 
Uebersetzungen  u.  d.  T.  „Politische  Abhand- 

lungen" von  Krauß  (1800),  u.  d.  T.  „National- 
ökonomische Abhandlungen"  von  Niedermüller 

(Leipzig  1877)  erschienen  sind.  Dazu  kommt 
eine  größere  Anzahl  politischer  Abhandlungen 

aus  den  „Essays  and  treatises  on  several  sub- 

jeets". 

H.s  nationalökonomische  Abhandlungen  bil- 
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den  kein  System,  sie  sind  Einzelanalysen  einer 
Reihe  wichtiger  wirtschaftliche!  Erscheinungen 

[Handel,  Luxus.  Geld,  Zinsen.  Bandeisbilanz, 
Handelseifersucht,  Steuern  and  Auflagen,  Staats- 

kredit, Bevölkerungsverhaltnisse  des  Altertums), 
die  aber  bemerkenswert  Bowohl  nach  ihrer  Form 

wie  nach  ihrer  Methode  (Verknüpfung  der  wirt- 
schaftlichen Tatsachen  mit  den  Erscheinunger 

des  gesellschaftlichen  Lehens  unter  Beibringung 
reichen  geschichtlichen  Beweismaterials)  sind 

und    unverkennbar    großen     Kintlub'    auf    Adam Smith  ausübten.  Hier  findel  sieh  bereits  die 
Auffassung,  dafi  alles  in  der  Welt  durch  Arbeit 
erkauft  wird  und  die  Grundlage  alles  Reichtums 
deshalb  nur  die  Arbeitsamkeit  einer  zahlreich.-!! 
nnd  wachsenden  Bevölkerung  sein  kann;  hier 
auch  der  Satz,  dafi  Größe  und  Macht  eines 

dauernd  nur  durch  Gewerbe,  Bändel 

und  Verkehr,  die  die  Wohlhabenheit  der  Be- 
völkerung begründen,  gesichert  werden  können. 

Die  ersten  Anfänge  einer  Stufenlehre  (Jagd 
und  Fischerei;  Ackerbau:  Ackerbau-Gewerbe  mit 
direktem  Austausch;  Ackerbau-Gewerbe-]  landel) 

ii  auf  List,  die  Einsicht  in  den  Unterschied 
zwischen  Natural-  und  Geldwirtschaft  auf  Hilde- 

brand hin.  Klar  erkannt  ist  die  konstitutive 

Bedeutung  des  Handel-.    Der  Binnenhandel  ist 
\  erbindungsglied  zwischen  Landwirtschaft 

und  Gewerbe,  das  ihn'  Erzeugnisse  gegenein- 
ander aastauscht,  Ueberflufi  und  Mangel  zwischen 

den  einzelnen  Landesteilen  ansgleichl  und  zur 

Entwicklung   des    Gewerbes   anregt,   indem   es 
Produkte  schnell  an  den  Ort  des  Bedarfes 

schafft     Der  Außenhandel  ist  nicht  dazu  da, 
i  bringen  (wie  die  Merkantilisten 

meint  rn  dient  durch  Einfuhr  von  Roh- 
:  n  und  Ausfuhr  von  Waren,  die  >ias  Ausland 

nicht  produzieren  kann,  der  Vergrößerung  des 
Arbeitsvorrates  in  der  Nation.    Er  ist  zwar  nicht 

tür   ein    Land,    aber    er    isl    das 

rnde  Element  für  Landwirtschalt  und  Ge- 
weri  ihre  Produktion  oicht  über 

D  Landes  hinaus  ausdehnen 

können;  er  ermöglicht  erst  die  Mannigfaltigkeit 
und  Vervollkommnung  der  Produktion  und  be- 

reichert   dadurch    den    Konsum,    steigert    die 
nd    verfeinert    die    Kultur. 

■>ird  der  merkantilistischen  Lehre  von  der 

durch    den    Außen- 

reh internationale  Ar- . 
:  orderung 

und   der    1 

und   Zoll- 
aufl.i  he  Handels- 

rkommenen  L»  hrc  von 

die     '  die     wirt- 

i,  und malen 

In  der  Geldlehre  ist  II.  •  Quan- 
li.  Id 

Hai, 

'mittel,      \\ 
.   und 

zu  vergleichen.  Die  absolute  Menge  des  Geldes 
ist  gleichgültig.  Vergrößert  sich  die  Münzmenge, 
so  ist  ein  größeres  Quantum  davon  erforderlieh, 
um  eine  bestimmte  Menge  von  Gütern  zu  re- 

pr&sentieren.  Vermehrung  der  Geldmenge  er- 
höht also  die  Warenpreise,  jedoch  nicht  unmittel- 
bar, sondern  erst  nach  einiger  Zeit,  bis  das  Geld 

durch  das  ganze  Land  in  Umlauf  gekommen 
ist  und  Waren  und  ( leldmenge  sich  in  (las  richtige 
Verhältnis    zueinander    gesetzt    haben.       In    der 
Zwischenzeit  wirkt  die  Zunahme  der  Gold-  und 
Silbermünzen  fördernd  auf  die  Produktion  ein. 
Vermehren  sich  dagegen  die  Waren,  die  zu 

Markte  kommen,  ohne  daß  gleichzeitig  der  Geld- 
vorrat zunimmt,  so  sinken  die  Preise.  Es  ist 

also  das  Verhältnis  zwischen  dem  umlaufenden 
Geld  und  den  an  den  Markt  kommenden  Waren, 
das  die  Preise  bestimmt. 

In  der  Zinslehre  zeigt  IL,  daß  der  Zinsfuß 

nicht  von  der  Geldmenge  eines  Landes  ab- 
hängig sei,  wie  die  Merkantilisten  behaupteten, 

sondern  das  Ergebnis  von  Angebot  und  Nach- 
frage auf  dem  Geldmärkte  ist  und  das  Barometer 

für  die  wirtschaftliche  Entwicklung  eines  Landes 
bildet.  Niedriger  Zinsfuß  (bedingt  durch  geringe 

Nachfrage   nach    Leihkapitalien,   reichliche   Vor- 
'  rate  zur  Deckung  der  Nachfrage  und  geringen 
( iewinti  aus  Handel  und  Gewerbe)  ist  ein  Zeichen 
der  Wirtschaftsblüte,  hoher  Zinsfuß  (bedingt 
durch  starke  Nachfrage  nach  Leihkapitalien, 

geringe  Vorräte  zur  Deckung  der  Nachfrage  und 
hohen    Gewinn   aus    Handel   und   Verkehr)   ein 

!  Zeichen  des  Gegenteils. 
Hervorzuheben  ist  endlich  noch  H.s  Auf- 

fassung vom  Luxus.  Ein  Luxus,  der  den  Ver- 
hüll ni -seil  der  ihn  treibenden  l'ci sollen  ange- 

paßt ist,  wird  als  gesund  und  wohltätig  be- 
zeichnet, weil  er  den  (iewerbefleiß  fördert,  die 

Lebenskultur  verfeinert  und  die  Sitten  veredelt; 
ein    verschwenderischer    und   lasterhafter    Luxus 

dagegen  ist  verderblich,  da  er  die  gewerbliche 
Produktion  in  falsche  Lahnen  leitet,  das  Leben 
veräufierlicht  und  verflacht  und  auf  die  Menschen 
verrohend  wirkt. 

Literatur:  Ueber  Hume  als  Philosoph  vgl, 
die  umfassende  Bibliographie  in  Uesbevwegs 

Grundriß  der  Geschichte  der  Philosophie,  ••'.  Ted, 
ii.  Aufl.  (Berlin  1914),  Anhang   S 

fai  io  ii  "  /  Hko  n  o  m  »  »  d 

tolog  vgl.   Knut:,   i.    rhichtlielu  Entwich' 
lung   der  Nationalökonomik,    Wim    i 

/'    tionnairt   dt  l'Sconomie  poUtigue, 
publ.  par  '•»/"•  // /i  ■  /  Guülaumin,  S.  ed.,   Paris 

Uührlng,    Geschieht*    der    National' 
/:  -  ■  ;.  The 

I  ■  I  \  ,  I      /  /V' 

Fellbogen      -  nith    mi'l    llinii.      '/■■  f.    8t.,   Bd 
\  \  \  \  i  /  iry    ■  i    national 

l         l:  I      \  \  l  ///.    London 
■    ,, nni.     ./.     l'ieonomit 

■  i  i  'ifiill.  •/,   /•'•/    /  und 
TXctionary  ofpoUti' 

■  i .  1,./  l'.il./i  .         /:  >     III  ondon 

hl.  mm«,      /-       i  liehen 
h    ii  ■    .i  Leehar- 

i U  i ■-.    /■    //  /  I90o\ 

Hehatt,  h   ii 
i .     .  , , . 

h    II     /■  Ingram,   G        ■  '•<■   •'•  r i  .      i     ■  hlau 
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2.  Aufl.,  Tübingen  1905,  S.  104—109.  —  Raffel. 
Englische  Freihändler  vor  Adum  Smith,  Tü- 

bingen V.'iir,  (/..  f.  St.,  Erg.-II.  IS),  S.  K14—IIS. 
—  Fridi'ichoivicz,  Geschichte  der  Volkswirt- 

schaftslehre, München  1912,  S.  65—66.  —  Gide 
und  Rist,  Geschichte  der  volkswirUchafÜichen 

Lehrmeinungen,  deutsch  von  Hörn,  ,.'.  Aufl.,  Jena 
1921.  passvm.  Georg  Jahn. 

Hundesteuer 

s.  Luxusbesitzs,teuer. 

Hutmacherei 

Bekleidungsindustrie. 

Hygiene,  öffentliche. 
1.  Begriff,  Entwicklung  in  den  letzten  Jahr- 

zehnten, Einteilung,  Aufgäbenkreis.    2.  Ge    I- 
heitsstatistik.  a)  Gesundheitsstatistische  Ergeb- 

nisse der  Gegenwart,  b)  Die  zukünftigen  Auf- 
faben  der  Gesundheitsstatistik;  3.  Forschungs-, 
,ehr-  und  Arbeitsstätten.  4.  Ilygienegesetz- 
gebung.  a)  Allgemeines,  b)  Gesetze  im  gesund- 

heitlichen Interesse  der  ganzen  Bevölkerung,  c) 
Gesetze  im  gesundheitlichen  Interesse  der  Minder- 

bemittelten. 5.  Verwaltung  des  öffentlichen  (le- 
sundheitswesens. 

1.  Begriff,  Entwicklung  in  den  letzten 
Jahrzehnten,  Einteilung,  Aufgabenkreis. 
Der  Altmeister  der  wissenschaftlichen  Hy- 

giene Max  von  Pettenkofer  hat  in  der 
Einleitung  zu  dem  von  ihm  im  Jahre  1882 
.herausgegebenen  „Handbuch  der  Hygiene 

und  der  Gewerbekrankheiten"  dargelegt,  daß 
,,die  Gegenstände  der  Hygiene  mit  dem  Fort- 

schreiten der  Erkenntnis  der  näheren  Um- 
gebung der  Menschen  und  der  Anwendung 

verschiedener  Einrichtungen  und  ihrer  Ein- 
wirkung auf  die  Gesundheit  nicht  immer  die 

gleichen  bleiben  können,  sondern  sich  ändern 
müssen,  so  daß  manches,  was  eine  Zeitlang 
für  richtig  gehalten  wird,  mit  der  Zeit 
hinfällig  wird  und  nicht  weiter  beachtet  zu 

werden  braucht".  Diese  Worte  sind  durch 
die  Erfahrung  der  inzwischen  verstrichenen 
vier  Jahrzehnte  völlig  bestätigt.  Ja,  nicht 
nur  die  einzelnen  Probleme  sind  dem  Wandel 

unterworfen,  sondern  die  ganze  Gesundheits- 
lehre hat  in  ihrer  Erforschung,  Einteilung 

und  praktischen  Anwendung  in  der  letzten 
Zeit  eine  tiefgreifende  Neugestaltung  er- 

fahren. Auch  jetzt  ist  noch  alles  im  Fluß; 
eine  Darstellung  der  öffentlichen  Hygiene 
kann  daher  naturgemäß  nur  bieten,  was 
dem  gegenwärtigen  Stand  der  Wissen- 

schaft und  der  praktischen  Betätigung  ent- 
spricht. 

Uebereinstimmend  wird  seit  Pettenkofer 

unter  Hygiene  die  Lehre  von  der  Er- 
haltung und  Stärkung  der  Gesundheit 

verstanden.  Die  Hygiene  beschäftigt  sich 
mithin  nicht  nur  (wie  es  namentlich  zur  Zeit 
der  bakteriologischen  Hochflut  zu  sein 
schien)  mit  den  Fragen  der  Krankheitsver- 

hütung, sondern  auch  —  positiv  —  mit  den 
Problemen,  wie  Körper  und  Geist  kräftiger 
und  leistungsfähiger  gestaltet  werden  können. 
Unbestritten  ist  ferner  schon  seit  Geigel 
(1874),  daß  die  Hygiene  eine  Lehre  oder 
Theorie  und  eine   Kunst  oder   Therapie  ist. 

Die  wissenschaftliche  Hygiene  hat  nun 
zunächst  zu  ergründen  gesucht,  was  der 
einzelne  Mensch  zu  tun  und  zu  lassen  hat, 
um  gesund  zu.  bleiben.  Die  hierbei  ge- 

wonnenen Lehren  bezeichnet  man  als  per- 
sönliche oder  individuelle  Hygiene.  Der 

von  gesunden  Eltern  stammende  Einzel- 
mensch  wird  gesund  bleiben,  wenn  er  diese 
Lehren  kennt  und  befolgt.  Vielfach  ist  es 
ihm  aber  beim  besten  Willen  nicht  möglich, 
Gesundheitsschädigungen  zu  vermeiden, 
wenn  nämlich  die  Umwelt,  in  der  er  lebt  und 
arbeitet,  wenn  Kräfte  außerhalb  seines 
Organismus,  gegenüber  denen  er  als  einzelner 
zu  schwach  ist,  auf  ihn  und  zugleich  auf  viele 
andere  Menschen  verheerend  einwirken.  Die 
Lehre,  welche  sich  mit  den  Einflüssen  der 
Umwelt  auf  die  Gesundheitsverhältnisse  von 
Bevölkerungsschichten,  Gemeinden,  Staaten 
befaßt,  nennt  man  die  öffentliche  Hy- 

giene. 
Pettenkofer  erblickte  im  Jahre  1876  die 

Aufgabe  der  Hygiene  darin,  die  „Wertigkeit 
aller  Einflüsse  der  natürlichen  und  künst- 

lichen Umgebung  des  Organismus  zu  unter- 
suchen". Als  Naturwissenschaftler  von 

Beruf  widmete  er  sich  jedoch  vorzugsweise 
dem  Studium  der  physischen  Umwelt  (Luft, 
Boden,  Wasser,  Nahrungsmittel  usw.).  Für 
solche  Forschungsarbeiten  wurden  natur- 

wissenschaftliche Laboratorien  auf  Staats- 
kosten geschaffen,  zuerst  in  Bayern.  Wohl 

beschäftigte  sich  Pettenkofer  auch  mit 
epidemiologischen  Fragen,  wobei  er  sich 
der  statistischen  Methode  bediente;  aber  die 
Einflüsse  der  künstlichen  oder,  wie  wir 
heute  sagen,  kulturellen  (sozialen)  Umwelt 
wurden  von  ihm  nicht  eingehender  erforscht. 
In  den  Kreisen  der  Hygieniker  trat  das 
Interesse  für  die  Beziehungen  der  wirt- 

schaftlichen Verhältnisse  zu  den  Gesundheits- 
zuständen, worauf  bereits  zu  Beginn  des 

19.  Jahrhunderts  Johann  Peter  Frank 
und  Franz  Anton  Mai,  um  das  Jahr  1848 
herum  Kudolf  Virchow  und  Salomon 

Neumann  mit  allem  Nachdruck  hinge- 
wiesen hatten,  völlig  in  den  Hintergrund, 

als  es  Kobert  Koch  gelang,  den  Milzbrand - 
bazillus  (1878)und den Tnberkelbazillus (1882) 
in  Beinkultur  zu  züchten,  und  im  Anschluß 
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hieran  die  Erreger  derDiphtherie,  der  Cholera, 
des  Typhus  und  anderer  Seuchen  entdeckt  \ 
wurden.  ,, Man  fand",  schreibt  Gottstein, 
,,so  viele  gangbare  und  denkbare  Wege  zur  j 
Bekämpfung  neu  entdeckter  Gesundheits- 

gefahren, daß  man  Bogar  das  Bestreben, 
60zialc  Mißstände  als  Objekt  der  Bekämpfung 
mit  zu  berücksichtigen,  als  einen  unfrucht- 

baren Umweg  bezeichnen  durfte,  der  vom 
sicheren  Erfolge  nur  ablenke.  Als  wirk- 

samstes Mittel  zur  Bekämpfung  der  Vblks- 
Beuohen  gall  lange  nur  die  uethode  der 
Vernichtung  oder  Fernhaltung  der  mikro- 

parasitären Ansteckungsstoffe.  In  der  Tat 
erzielte  man.  fußend  auf  den  bedeutungs- 

vollen Ergebnissen  der  Bakteriologie,  un- 
geahnte hygienische  Erfolge.  Mit  Hilfe  der 

indheitspolizei  und  Gesundheits- 
technik namentlich  in  Gestalt  von  Wasser- 
leitungen, Kanalisation,  Einrichtung  bakterio- 

>  her  Anstalten,  Anzeigepflicht,  Iso- 
lierung- und  Desinfektionsmaßnahmen 

konnte  man  der  akuten  Seuchen,  die  zuvor 

epidemisch  auftraten  und  zeitweise  die  Be- 
völkerung dezimierten,  Herr  werden.  Die 

Morbiditäts-  und  Mortalitätsziffern  bei  Blat- 
tern, Cholera,  Typhus,  Diphtherie  und  an- 
deren akuten  Infektionskrankheiten  gingen 

so  stark  zurück,  daß  sie  im  Verhältnis  zu 
vielen  anderen  Erkrankungen  gegenwärtig 
im  Staatslehen  nur  eine  geringe  Rolle 
spielen. 

In  der  Zeit,  während  welcher  die  in  den 
Laboratorien  durchgeführte  Erforschung  der 

Lrlichen  Umwelteinflüsse  zu  so  großen 
Erfolgen  geführt  hatte,  vollzog  sich  wie  in 
manchen  anderen  Staaten  so  auch  in  dem 
jungi  ben    Reich    ein    bedeutungs- 

voller Wandel  auf  vielen  Gebieten  der  Kultur 
und  .  ialen  and  Wirtschaft  - 

le.     Deutschland   wurde  aus 
rar-  immer  nn-hr  ein  Industriestaat. 

taltung    im    Wirtschaftaleben 
nerwarteten  Menschenansamm- 

m   den   mittlerweile   oft    zu    Biesen- 
■  en      Stadien      yer- 

len;   es   I  ich    nicht    nur   die 
und   Arbeitsverhältnisse,  sondern 

zugleich   auch   da-   Nahrung  -.    Vvohnu 
wi'H'ii.        Da-     Ma-ihineiizeit- 

alt'-r  brachte  für  lahlr«  er.  Frauen 
und  Km':  bren  mit  »ich,  so  daß 
i  Lutz-   und    )  in 
maßnahmen,  in   <  •■  itali   der  imn 

und  der  immer 

■  drit- 
ten .  .  und 

die 
q    einen  Einfluß    auf    die 
1  rhältnisM   der 

ü     und 

wirtschaftlichen    t'mwtli    k"  bt    in 

den  naturwissenschaftlichen  Laboratoriers 
erforscht  werden;  dazu  waren  die  Methoden 
der  Sozialwissenschaften  erforderlich.  In 
der  Tat  halten  auch  die  Berufshygicniker, 
vollauf  beschäftigt  mit  den  Problemen  che- 

misch-physikalischer, biologischer  und  be- 
sonders bakteriologischer  Art,  diesen  neu- 

artigen hygienischen  Fragen  nur  ein  unter- 
geordnetes oder  gar  kein  Interesse  entgegen- 
gebracht. Einer  Anzahl  von  Nationalöko- 

nomen und  Statistiker  war  es  lange  Zeit 
allein  überlassen,  die  Einflüsse  der  sozialen 
Umwelt  auf  die  Gesundheitszustände  zu 
studieren. 

.Mittlerweile  regten  sich  aber  gegen  die 
Lehren  der  bakteriologischen  Orthodoxie  Be- 

denken. Man  sah  nämlich,  daß  der  Erreger 
allein  zum  Entstehen  der  Krankheit  nicht 
immer  genügt,  daß  vielmehr  oft  noch  eine 
besondere  Krankheitsveranlagung  hierfür  er- 

forderlich ist.  Die  Disposition  für  gewisse 
Infektionen  ist  freilich  weit  verbreitet,  für 
andere  übertragbare  Krankheiten  dagegen 
hängt  sie  sehr  wesentlich  von  der  sozialen 
Umwelt  ab.  Dies  traf  namentlich  für  die 

alljährlich,  trotz  aller  bakteriologischen  Er- 
rungenschaften,  so  zahlreiche  Opfer  fordern- 

den Tuberkulose  zu.  Da  trat  nun  ein  für  die 

ganze  öffentliche  Hygiene  äußerst  bedeutungs- 
volles Ereignis  ein.  Auf  dem  1.  Internatio- 
nalen Kongreß  zur  Bekämpfung  der  Tuber- 

kulose, der  im  Jahre  1899  zu  Berlin  statt- 
fand, wurde  das  wichtige  medizinische  Pro- 

blem nicht  nur  vonAerzten  und  Bakteriologen 
sondern  auch  von  Sachkennern  des  Wirt- 

schaftslebens und  der  sozialen  Zustände 
erörtert.  Seil  diesem  Kongreß  wurden  die 
Beziehungen  der  sozialen  Verhältnisse  zu 
der  Entstehung  und  dem  Verlauf  von  Krank- 

heiten systematisch  von  praktischen  Aerzten, 
Sl atistikern,  Verwall ungsbeaml en,  Pfarrern, 
Lehrern  usw.  erforscht.   Die  Ergebnisse  allei 
dieser  Studien  faßte  man  unter  dem  Namen 

..Soziale   Hygiene"   zusammen.      Diese 
stellte  man  der  bisherigen  „öffentlichen  Ge- 

sundheitspflege", für  die  man  auch  die  Be- 
zeichnungen  „allgemeine    Hygiene",   „aka- 

demische Hygiene  ,  „Gesundheitspolizei  und 
1  Ml.   .      „physikalisch  -  che- 

misch-bakteriologische   Hygiene4'   u.   a.   m. ■    enOber. 

Die  ,, Soziale   Hygiene"   wuchs,   obwohl 
um  dei   privaten  Foi  oherarbeil   Aber- 

l  lesellschaften1 1,  die  sich 
ihrem  Studium  widmeten,  winden  gebildet, 

liriften  und  Sammelwerke  ■  ozialh 
1 1  n   Inhalts  erschienen,      W  a    der   um 

die  Geschichte  der  Hygiene  sehr  verdiente 
.1.    II  im    Jahre    1879    \"' 

')  Am   Ij>    tefl   liat   lieh  bisher  die   Badischr» 
Ilsehaft    f  ii  r    soziale    Hygiene    ir> Karlsruhe  entwii  I 
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hatte,  nämlich,  daß  die  Hygiene  sich  zwar 
eine  Zeitlang  der  damaligen  Geistesrichtung 
entsprechend  lediglich  auf  die  Naturwissen- 

schaften stützen,  dann  aber  wieder  zu  den 
Gedankengängen  J.  P.  Franks  zurückkehren 
-wird,  war  eingetroffen.  Jetzt  wurde  ver- 

sucht, das  Gebiet  dieses  neuen  Wissen- 
zweiges, für  welchen  seine  Bearbeiter  die 

Selbständigkeit  beanspruchten,  genau  zu 
umschreiben  und  eine  klare  Begriffsdeutung 
zu  bieten. 

Unter  den  zahlreichen  Definitionen  des 

Begriffes  „Soziale  Hygiene"  fanden  nur 
diejenigen  von  Grotjahn  (1904),  A.  Elster 
(1907)  und  A.  Fischer  (1913)  größere  Be- 

achtung. Jedoch  auch  diese  drei  Begriffsdeu- 
tungen, von  denen  jede  ihre  Vorzüge  zu 

haben  schien,  waren  nur  den  Zeitverhält- 
nissen gemäß  gestaltet,  aber  sie  waren  un- 

klar, ja  irreführend,  so  daß  die  Vertreter 
der  „allgemeinen  Hygiene"  namentlich  gegen- 

über der  Grotjahnschen  Definition  die  För- 
derung auf  Selbständigkeil  der. .sogenannten" 

sozialen  Hygiene  ablehnten.  Im  Jahre  1918 
suchte  nun  A.  Fischer  noch  einmal  ein- 

gehend die  grundlegenden  Begriffe  zu 
klären   und    kam   zu   folgenden    Leitsätzen: 

„Die  mit  der  individuellen  Hygiene  das 
Gesamtgebiet  der  Hygiene  bildende  öffent- 

liche Hygiene  zerfällt  in  zwei  Teile.  Die 
physische  Hygiene  ist  der  Teil  der 
öffentlichen  Hygiene,  der  sich  mit  den  Ein- 

flüssen der  natürlichen  Umwelt  auf  die  Ge- 
sundheitsverhältnisse befaßt.  Die  soziale 

Hygiene  ist  der  Teil  der  öffentlichen  Hy- 
giene, der  sich  mit  den  Einflüssen  der  so- 
zialen (kulturellen)  Umwelt  auf  die  Gesund- 

heitsverhältnisse beschäftigt." 
Diese  Darlegungen  fanden  bereits  viel- 

fach in  der  Literatur  Anklang  und  auch 
Grotjahn  betontein  einer  1921  erschienenen 
Schrift,  es  sei  „daran  festzuhalten,  daß  das 
eigentliche  Wesen  der  sozialen  Hygiene  darin 
besteht,  alle  Dinge  des  öffentlichen  Lebens 
und  der  sozialen  Umwelt  auf  ihren  Einfluß 
auf  die  körperlichen  Zustände  zu  be- 
trachten." 

Die  neue  Begriffsdeutung  von  Fischer, 
die  sich,  wie  aus  den  obigen  Darlegungen 
unschwer  zu  erkennen  ist,  an  die  Einteilung, 
wie  sie  von  den  Hygienikern  der  vorbakterio- 

logischen Aera  angewandt  wurde,  anlehnt, 
hat  den  Vorzug,  daß  sie  alle  vorliegenden 
Tatsachen  umfaßt  und  zugleich  heuristisch 
ist,  da  man,  von  ihr  ausgehend,  zu  weiteren 
ertragreichen  Fragestellungen  gelangt.  Denn 
nach  dieser  Definition  ist  man,  was  im  In- 

teresse der  Wissenschaft  und  Praxis  liegt, 
gezwungen,  bei  jedem  Teilgebiet  der  öffent- 

lichen Hygiene  sowohl  nach  den  natürlichen 
wie  nach  den  sozialen  Einflüssen  zu  forschen. 
Im  Hinblick  auf  die  Fülle  der  Fragen  und 
besonders  auf  die  Verschiedenartigkeit  der 

bei  der  Forschung  anzuwendenden  Methoden, 
je  nachdem  es  sich  um  ein  Problem  der 
physischen  oder  um  ein  solches  der  kultu- 

rellen Hygiene  handelt,  kann  eine  Teilung 
des  Arbeitsgebietes  und  mithin  die  Selb- 

ständigkeit der  sozialen  Hygiene  auf  die 
Dauer  ernstlich  nicht  mehr  bestritten  werden. 
In  der  Tat  sehen  wir,  daß  neben  den  hygie- 

nischen Instituten  an  den  Universitäten  — 
die  eben  nichts  anderes  waren  als  Institute 

für  physische  Hygiene  —  jetzt  Institute 
für  soziale  Hygiene  entstanden  sind,  und 
daß  man  auch  besondere  Akademien,  Lehr- 

aufträge an  den  Universitäten  und  neuer- 
dings sogar  ein  Ordinariat  für  soziale  Hy- 

giene an  der  Berliner  Universität  geschaffen 
hat.  Mit  dieser  notwendigen  Gliederung 
in  physische  und  soziale  Hygiene  ist  nicht 
gemeint,  daß  die  Forscher  des  einen  Gebietes 
dem  anderen  interesselos  gegenüberstehen 
dürfen;  es  gilt  eben  auch  hier,  getrennt  zu 
arbeiten,  um  bei  der  praktischen  Betätigung 
vereint  zu  wirken.  In  der  Praxis,  wo  es  sich 
oft  um  begrenzte  Aufgaben  handelt,  wie  bei 
der  Schulhygiene,  Kommunalhygiene,  Mili- 

tärhygiene usw.  sind  die  Lehren  sowohl 
der  physischen  wie  der  sozialen  Hygiene 
gleichzeitig  anzuwenden.  Aber  die  Lehren 
der  physischen  Hygiene  sind  zum  großen 
Teil  schon  gut  erforscht  und  haben  durch 
die  Gesetzgebung  und  Verwaltung  vielfach 
bereits  eine  erfolgreiche  Durchführung  im 
Staat  und  in  den  Gemeinden  gefunden, 
während  zahlreiche  Probleme  der  kulturellen 
Hygiene  noch  der  Lösung  harren,  und  die 
vielen  sozialhygienischen  Mißstände  noch 
der  Beseitigung  oder  Milderung  bedürfen. 
Darum  muß  sich  gegenwärtig,  und  nament- 

lich in  den  Kreisen  der  Staatswissenschaftler, 
das  Interesse  auf  dem  Gebiete  des  öffent- 

lichen Gesundheitswesens  besonders  dem 

Teil,  der  den  Namen  „Soziale  Hygiene" führt,  zuwenden. 
Noch  auf  einen  Punkt  ist  hinzuweisen: 

Die  Hygiene  beschäftigt  sich  mit  allen 
Lebensäußerungen  des  menschlichen  Orga- 

nismus, mithin  auch  mit  der  Fortpflan- 
zung. Es  ist  daher  Aufgabe  der  individu- 

ellen Hygiene,  zu  erforschen,  welche  Ein- 
flüsse auf  die  generative  Kraft  der  Einzel- 
person schädigend  einwirken;  die  öffentliche 

Hygiene  erweitert  diese  Fragestellung  auf 
gesellschaftliche  Gruppen  oder  ein  ganzes 
Volk.  Diesen  Teil  der  Hygiene  nennt  man 
Rassehygiene  oder  Eugenik,  welche  manche 
Forscher  ebenfalls  als  ein  selbständiges  Ge- 

biet betrachten.  Aber  hierzu  liegt  vorläufig 
kein  hinreichender  Grund  vor.  Denn  soweit 
es  sich  bei  Fragen  der  Rassehygiene  von 
Volksgruppen  um  Einflüsse  der  natürlichen 
Umwelt  handelt,  gehören  sie  in  das  Gebiet 
der  physischen,  anderenfalls  in  das  Gebiet der  sozialen  Hygiene. 
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Der  Betriff  „VolkstreBundheitspflege" 
darf  mit  „öffentlicher  Gesundheitspflege" 
©der  mit  „sozialer  Hygiene"  nichl  verwech- 
Bell  werden;  denn  unter  „Volksgesundheits- 

pflege" versteht  man  nur  die  volkstümliche 
Darstellung  ausgewählter  Kapitel  geeigneter 
Gebiete  der  Gesundheitspflege. 

Der  Aufgabenkreis  der  öffentlichen  Hy- 
giene ließe  sich  am  leichtesten  darlegen, 

wenn  man  die  Abschnitte  eines  Lehrbuches 
der  Hygiene  aufzählen  könnte.  Aber  ein 
Bolches  Lehrbuch  gibl  es  nicht.  Denn  alle 
Bücher,  die  diesen  Namen  führen,  sind  nur 
Lehrbücher  der  physischen  Hygiene.  Dies 
tri 1 1  auch  für  ein-  der  verbreitelsleu  Werke, 
tue  im  Jahre  1920  in  11.  Auflage  erschienenen 

„Grundzüge  der  Hygiene"  von  W.  Praus- 
nitz.  das  sich,  der  modernen  Entwicklung 
gemäß,  jetzt  bemüht  (allerdings,  wie  nicht 
anders  zu  erwarten,  vergeblich)  der  sozialen 

Hygiene  „besondere  Aufmerksamkeit"  zu- zuwenden. Die  Kapitel  dieses  Buches  führen 
folgende  Überschriften:  Mikroorganismen, 
Luft, Witterung  und  Klima,  Kleidung,  Bäder, 

.  Wohnung,  Heizung,  Venti- 
lation. Beleuchtung,  Abfallstoffe.  Leichen- 

tung,  Krankenhäuser,  Säuglings-  und 
Schulhygiene,  Ernährung, 

Infektionskrankheiten,  Gewerbehygiene, 
l;.  Bnhygiene,  Soziale  Tätigkeil  des  Arztes 
und   I  .     Mau  erkennt   unschwer 

in     aus     den    Titeln    dieser    Abschnitte 
h  mehr  aus  der  Art  ihrer  Behandlung), 

dali  es  sich  hierbei  fast  ausschließlich  um  die 
?hvsi-che   Hygiene   handelt.      Aus   welchen 
eilen  sich  die  soziale  Hygiene  zusammen- 

den  Kapitelüberschriften  de<  l l. > l : i 
•  -  der  Bozialen  Hy- 

'i er  zu  ent nehmen.   I >ort 

I    nun    u.    a.    folgende   Titel:    Bevölke- 
rn'.'  und  -bewegung,  Ar- 

verhältnisse,      Nähr  o,      Woh- 
nung Kleidung,   Hautpflege  (Volks- 

.  .Müt- ter, -  .  Kinder  im  Spielalter,  Schul- 
kind i  llungspflicbtige 

und                       Arbeiter,     Heimarbeiter, l:    .,1111  e, 

•  inzelner    Krankheitsarten    zu 
haftlichen    Verhält- 

■  inen  zur  Kraft  i   Ge- 
ltung   Von 

Wirksam- hm/.  Mutter- 

schal  um'.      Ai •  ink- 

i  (  Kranken-,  Dnfallvei  lieber 
und  Kra:  ,.  und  Zahn- 

ker,       Hebant  •       rhcil- 
Kurpfuscbertum),    Maßnahmen    zur 

Invalidität  und  I-  untorge  für 
für 

Anne.      i.  ,  !j    der    I 

dieser  beiden  Büclter  zeigt  deutlich,  daß  es 
sich  um  zwei  <rroße  verschiedenartige,  wenn 
auch  gewisse  Berührungspunkte  aufweisende 
Gebiete  handelt;  beide  zusammen  bilden  die 
öffentliche  Hygiene. 

2.  Gesundheitsstatistik,  a)  Gesund- 
heit ssi  al  ist  ische  Ergebnisse  der 

Gegenwart.  Die  öffentliche  Hygiene 
trachtet  sowohl  als  Wissenschaft  wie  als 

praktisches  Betätigungsgebiet  danach,  dort 
einzugreifen,  wo  sieh  gerade  die  schlimmsten 
Zustände  befinden.  Ueber  den  jeweils  gefähr- 

lichsten Feind  im  öffentlichen  Gesundheits- 
wesen geben  seit  langer  Zeit  veröffentlichte 

amtliche  Statistiken  Auskunft.  Berichtet 
wurde  im  Deutschen  Reich  fortlaufend  über 
Geburten  und  Sterblichkeit,  über  Todesur- 

sachen, über  die  wichtigsten  ansteckenden 
Krankheiten,  über  die  Militärtauglichkeit, 
über  die  Leistungen  der  Sozialversicherung, 
über  die  Gliederung  nach  Berufen  u.  a.  m. 
Dazu  treten  noch  zahlreiche  Berichte  aus 
Einzelstaaten,  Stadien,  Krankenkassen, 
Landesversicherungsanstalten,  Vereinen  usw. 
über  tue  verschiedenartigsten  Teilfragen  des 
Gesundheitswesens  sowie  die  Dntersuchungs- 
ergebniSBe  privater  Korscher,  deren  Arbeiten 
zwar  meistens  eng  begrenzt  waren,  die  aber 
oft  die  Pioniere  für  spätere  umfassende  amt- 

liche Erhebungen  wurden.  Es  würde  eine 
Stattliche  Liste  werden,  wölbe  man  all 
die  für  die  Gesundheitspflege  wichtigen 
amtlichen  Veröffentlichungen  des  Statisti- 

schen Amtes  des  Reiches,  des  Reichsgesund- 
heitsamtes, des  Reichsversicherungsamtea, 

dry  Statistischen  Ämter  und  Medizinalver- 
waltungen  der  Gliedstaaten,  sowie  der  Sta- 

tistischen Aemter  aller  deutschen  Groß- 
und  vieler  Mittelstädte  aufzählen.  Mit  Hilfe 
dieses  Zahlenstoff,  der  vor  dem  Krieg  all- 

jährlich einen  gewaltigen  Umfang  ange- 
nommen, jetzt  allerdings  auf  das  Allernot- 

wendigste    beschränkt    veröffentlicht    wird, 
;   man  einen  Einblick  in  die  obwaltenden 

i  resundheitszustände  zu  gewinnen. 
1 1 .  ■  .  •■  enwärt  ige  Bild  von  der 

deutschen  Volkskraft  üehl  im  Vergleich 
zu  den  Verhältnissen  <\<'r  Vorkrieg  zeil  Belli 
betrübend  aus.    Die    erkennl  man  Bogleioh 
wenn  man  die   Volk    /uMuii'.'serL'ebhi    -e 
im   Deutschen     Kuh    \      Jahre    1919   den 

Mi     vom     Jahre     1910  teilt. 

Läßt  man  die  Bevölkerung  von  Elsaß-Loth- 
i    i .       o      Zählte     man 

im  übrigen  Deutschland  1910  uoch  63061979, 
■   i  Ben.    Die 

tuiiL'  dieser  Einbuße  um  weit  über 
_'  .Millionen  Men  chen  wird  besonder!  klar, 
wenn  man  daran  denkt,  daß  dai  Deut 
Reich  vor  dem  Kriege  alljährlich  einen 
Gebui  hufi  von  rund  BOO  0<K)  Sdlen 
zu    verzeichnen   hatte;   in   den   '.•   Jahren     Bit 
der    Volkszählung    vom    Jahre    1910   wäre 
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mithin  ein  Zuwachs  von  etwa  7  Millionen 
Deutscher  zu  erwarten  gewesen,  wenn  wir 
keinen  Krieg  erlebt  hätten.  Ganz  besonders 

stark  ist  der  Rückgang  der  Bevölkerungs- 
ziffer in  Preußen;  die  Ursache  hierfür  ist 

der  Verlust  der  zu  den  früheren  Provinzen 
Posen  und  Westpreußen  gehörenden  Gebiete. 
Aber  auch  andere  Gliedstaaten  weisen  1919 
kleinere  Zahlen  auf  als  1910,  so  z.  B.  Sachsen, 

Braunschweig,      Sachsen -Meiningen.  In 
manchen  Gliedstaaten,  z.  B.  Baden  und 
Württemberg,  auch  in  einigen  preußischen 
Provinzen,  wie  Ostpreußen,  Pommern, 
Brandenburg  zeigt  sich  zwar  ein  geringer 
Bevölkerungszuwachs;  er  ist  jedoch  im 
wesentlichen  durch  die  Einwanderung  von 
Flüchtlingen  aus  Elsaß-Lothringen  bzw. 
aus  Posen  und  Westpreußen  verursacht.  — 
Diese  Beeinträchtigung  der  deutschen  Volks- 

kraft ist  die  Folge  von  zwei  Vorgängen,  der 
starken  Abnahme  der  Geburtenzahlen  und 
der  erheblichen  Zunahme  der  Sterblichkeit  - 
Ziffern  während  der  Kr  egsjahre.  Im  Jahre 
1913  kamen  auf  1000  Einwohner  28,3  Ge- 

borene und  15,8  Gestorbene,  so  daß  sich  der 
Geburtenüberschuß  auf  12,5%0  belief,  im 
Jahre  1917  dagegen  stellte  man  14,4  Ge- 

borene und  20,8  Gestorbene  fest,  so  daß  also 
ein  Verlust  von  6,4%o  vorliegt.  Dabei 
wirkte  noch  günstig,  daß  die  Säuglingssterb- 

lichkeit, ein  für  die  jeweilige  Höhe  der  all- 
gemeinen Mortalität  sehr  bedeutender  Fak- 

tor, während  der  Kriegsjahre  zum  großen 

Teil  infolge  der  Kriegswochenhili'e  nicht  nur 
nicht  zu-  sondern  sogar  etwas  abnahm. 

Alle  am  Kriege  beteiligten  Völker  haben, 
wie  sich  den  Veröffentlichungen  der  Studien- 

gesellschaft für  soziale  Folgen  des  Krieges, 
welche  in  Kopenhagen  ihren  Sitz  hat,  ent- 

nehmen läßt,  starke  Menschenverluste  durch 
den  Tod  von  Militärpersonen  und  den  Ge- 

burtenrückgang erlitten.  Aber  in  Deutsch- 
land treten  noch  die  verheerenden  Wir- 

kungen der  Hungerblockade  hinzu.  Darum 
sind  die  Volkszählungsergebnisse  bei  uns 
so  erheblich  ungünstiger  als  in  England,  wo 
in  keinem  Kriegsjahre  Geburtenunterschüsse 
verzeichnet  wurden. 

Die  Wirkungen  des  Krieges  und  der 
Blockade  äußerten  sich  insbesondere  darin, 
daß  die  Vorräte  an  vielen  für  die  Gesund- 

heitspflege notwendigen  Gegenständen  un- 
zureichend wurden.  Neben  dem  Mangel  an 

Kohlen  und  Seife  übte  vor  allem  die  Nah- 

rungsmittelnot einen  verheerenden  Ein- 
fluß aus.  Hatte  die  rationierte  Kopfquote 

der  Nahrungsmittel  schon  im  Sommer  1916 
nur  noch  etwa  die  Hälfte  der  erforderlichen 
Kalorien  enthalten,  so  sank  sie  im  Jahre  1917 
auf  etwa  ein  Drittel  der  notwendigen  Nähr- 

werteinheiten. Die  Bedrängnis  war  all- 
gemein, weit  geringer  allerdings  auf  dem 

Lande  als  in  den  großen  Städten,  abgesehen 

freilich  von  den  verhältnismäßig  wenigen 
Begüterten,  welche  sich  auf  Schleichwegen 
schadlos  zu  halten  wußten.  Am  schlimmsten 
waren  die  Insassen  von  Zuchthäusern,  Ge- 

fängnissen, Irren-  und  Idiotenanstalten,  auch 
von  Altersheimen  daran;  die  sog.  Oedem- 
krankheit  zeigte  sich  in  vielen  Fällen  und 
führte  oft  zum  Tode.  Vor  allem  aber  traten 
bei  zahlreichen  Kindern  Knochenerkran- 

kungen, insbesondere  Rachitis  auf,  und 
die  Tuberkulose  nahm  in  erschreckendem 
Umfang  zu.  Während  es  z.  B.  in  Preußen 
gelungen  war,  die  Tuberkulosesterblichkeit, 
welche  1892—95  bei  je  10  000  Einwohnern 
24,2  betrug,  im  Jahre  1913  auf  13,6  zu  ver- 

mindern, stieg  die  Tuberkulosemortalität  im 
Jahre  1918  wieder  auf  23,0,  in  Berlin  von 
16,6  im  Jahre  1913  auf  25,1  im  Jahre  1918, 
ähnlich  in  Hessen,  Hamburg  usw.,  in  den  mit 
Nahrungsmitteln  etwas  besser  versorgten 
Staaten,  wie  Bayern  und  Württemberg  und 
überhaupt  in  den  Landgemeinden  war  die 
Zunahme  der  Tuberkulosesterblichkeitszif- 

fern allerdings  nicht  so  stark,  wie  in  den 
Industriegebieten. 

Abgesehen  von  der  Grippe  des  Jahres 
1918,  die  zwar  zahlreiche  Menschenopfer 
forderte,  aber  kaum  als  Kriegsfolge  zu  be- 

trachten ist,  da  sie  in  gleichem  Maße  in  den 
neutralen  wütete,  und  abgesehen  von  häu- 

figeren Todesfällen,  welche  das  Rückfall- 
fieber in  den  an  das  Ausland  grenzenden 

Gebieten  verursachte,  waren  Epidemien  von 
größerem  Umfange  während  des  Krieges 
in  Deutschland  nicht  zu  beobachten.  Dies 
Ergebnis,  das  im  erfreulichen  Gegensatz 
zu  früheren  Kriegserfahrungen  steht,  ist  wohl, 
neben  den  Maßnahmen  scharfer  ärztlicher 

Beaufsichtigung,  vor  allem  den  bei  dem 
ganzen  Heer  systematisch  durchgeführten 
Impfungen  gegen  Pocken,  Cholera  und 
Typhus  zu  verdanken. 

Weniger  erfolgreich  war  man  jedoch  bei 

der  Bekämpfung  der  Geschlechtskrank- 
heiten, worüber  allerdings  ziffernmäßige 

Angaben1)  nicht  vorliegen.  Aber  man  weiß, 
daß,  zum  Teil  infolge  verfehlter  Einrichtungen 

der  Militärverwaltung,  die  Geschlechtskrank- 
heiten bei  den  Soldaten  eine  große  Rolle 

spielten;  die  Lazarette  waren  gewöhnlich 
von  venerischen  Kranken  stark  gefüllt. 

Durch  die  übereilte  Entlasssung  gechlechts- 
kranker  Soldaten  nach  der  politischen  Um- 

wälzung wurde  die  Lustseuche  in  die  ent- 

*)  In  den  „Veröffentl.  des  Reichsgesund- 
heitsamtes" v.  15./VI.  1921  wurden  inzwischen 

Angaben  über  die  vorläufigen  Ergebnisse  der 
Zählung  der  Geschlechtskrankheiten,  die  in  der 
Zeit  v.  15. /XL  bis  14./XII.  1919  im  ganzen 
Deutschen  Reiche  stattfand,  geboten.  Die  Er- 

gebnisse sind  nicht  so  ungünstig,  wie  ange- 
nommen wurde;  jedoch  ist  ihnen  gegenüber 

große  Vorsicht  erforderlich. 
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legenstcn  Dörfer  verschleppt,  so  daß  viele 
Landärzte,  die  sonst  jahrelang  keinen  Fall 
von  venerischer  Erkrankung  zu  sehen  be- 

kamen, jetzt  fast  in  jeder  Landgemeinde 
solche  Ansteckungen  finden. 

Einen   gesundheitlichen    Vorteil    hat    der 
Krict:,  gerade  aus  der  Not  heraus,  gezeitigt: 

Durch  die  stark  verminderte  Spiritusfabri- 
kation   ist    der    Alkoholisnius    wesentlich 

zurückgegangen.      Debereinstimmend    wird 
aus  den   Irren-  und   Krankenanstalten  be- 

richtet, daß  die  Aufnahmeziffer  der  Deli* 
ranten  und  Bonstigen  Alkoholisten  wahrend 
der  Kriegsjahre  sehr  erheblich  gesunken  ist. 

AImt  abgesehen  von  dieser  Ausnahme, 
zu  der  noch  die  auf  die  Kriegswochenhilfe 

zurückzuführende    Ausdehnung   der    Still- 
tätigkeit  kommt,  hat  der  Krieg  die  deutsche 
Volkskrafl    tief  erschüttert,   worüber   noch 
einige  weitere  Angaben,  die  einen  Einblick 
in  das  Öffentliche  Gesundheitswesen  bieten, 
hier  anzureihen  sind.     Zunächst   ist   darauf 

hinzuweisen,    daß,     nach    vorläufigen    amt- 
lichen   Mitteilungen    über  die   Kriegsver- 

luste von  den  10  1137  000  zum  Kriegsdienst 
eetellten   1686061  =   15,4%  gefallen 

oder    durch     Krankheil     gestorben     sind; 

4  l'1  1 -b','.!    =    38,5%    \on    den    Kriegern wurden  verwundet.    Man  wird  sich  unschwer 

eilen  können,  welche  Polgen  namentlich 
in    rassehygienischer    Hinsicht    zu    erwarten 
sind,  wenn  eine  BO  große  Zahl   von  körper- 

lich und    moralisch    wertvollen   Männern  für 

rtpflanzung  verloren  ist. 
Die    furchtbare    Wirkung   des    minner- 

mordenden   Krieges  zeig!   sich  ferner  in  der 
Zunahme  dv<  brauen  üb  er  seh  usses.  1  lieser 

Deutschland  im  Jahre  1910  bereits 

.    m  Jahre  1919  aber  2,8  Milli- 

Seelen.   L'm  die  hygienische  Bedeutung 
r  Tatsache  zu  würdigen,  Bei  daran  er- 
rt,    daß    viele    Jungfrauen,    die    unter 

/      ..'  den   heiraten   v,  Irden,   nun 
und  daß  jetzt   noch 

zahl:-  r    ab    ehedem    sich     der 
n    werden,    weil   rie 

•!,  daC  für  die  Befriedigung  ihn  i 
■  nug   Madchen, 

ich  nicht  Verheiraten  können,  vorhanden 
i  i  chuß  'irr 

unehelichen  Geburten  sowie 

der   Verbreil  •  I  der 
<'  :  üb. 

Bchließlich  -■ .  noch  erwähnt,  in  welchem 
mit    dem 

dheit    und    Am 
keil  dir  heran*  ■ 

.virkt    ha*.      A  I:.    wird 
htet,    daß  hüler    im 
Ab..  1920 
in   ihrer    Gesamtheit    i  um 
L79  ein,  das 
kleiner  und  da*  hind 

Vorkriegsgewichbs  leichter  sind.  Aus  Chem- 
nitz wird  mitgeteilt,  daß  unter  den  Volks- 

schule™ und  -Schülerinnen,  die  Ostern  1921 
die  Schule  verließen,  sich  ziemlich  viele  be- 

finden, deren  körperlicher  Zustand  der- 
art ig  ist,  daß  sie  entweder  gar  nicht  oder 

nur  mit  Gefährdung  ihrer  Gesundheit  in 
einer  Lehrstelle  untergebracht  werden  können, 
sehr  oft  werden  sowohl  Knaben  als  Mädchen 
von  den  Arbeitgebern  zurückgeschickt  mit 
dem  Bescheide,  sie  seien  körperlich  zu 
schwach  und  könnten  unmöglich  den  An- 

forderungen des  Berufes  Genüge  leisten. 
Diese  wenigen  aus  der  Fülle  des  vor- 

liegenden Stoffes  herausgegriffenen  Zahlen« 
angaben  werden  schon  genügend  gezeigt 

haben,  wie  traurig  die  gegenwärtigen  Zu- 
stände im  öffentlichen  Gesundheitswesen 

beschaffen  sind.  Es  unterliegt  keinem 

Zweifel,  daß  jetzt  viel  tiefgreifendere  Maß- 
nahmen zur  Hebung  der  Volkskraft  er- 

forderlich sind  als  vor  dem  Krieg. 
Es  wäre  aber  ein  Irrtum,  wollte  man  aus 

den  obigen  Darlegungen  schließen,  daß  man 
mit  dem  Stande  der  hygienischen  Kultur 
vor  dem  Kriege  zufrieden  sein  dürfte. 
Allerdings  war  die  allgemeine  Sterblichkeit, 
die  im  Jahre  1872  noch  30,6  auf  1000  Ein- 

wohner im  Deutschen  Reiche  betrafen  hat, 
auf  12,4  im  Jahre  1913  gefallen.  Auch  die 
mittlere  Lebensdauer  hatte  erheblich  zu- 

genommen; beim  männlichen  Geschlecht 
war  sie  von  35,58  Jahren  wahrend  der  Zeit 

von  1881—1890  auf  40,56  Jahre  während 
des  Jahrzehnts  1901 — 1910,  beim  weiblichen 
Geschlecht  während  der  entsprechenden 

Perioden  von  38,45  auf  43,97  Jahre  er- 
stiegen. Alter  diese  gewiß  erfreulichen  Er- 
gebnisse dürfen  nicht  überschätzt  werden. 

Denn  zunächst  beruhen  sie  zum  Teil  auf 

dem  Rückgang  der  Geburtenziffer,  die  im 
Jahre  1872  noch  41.1  auf  looo  Einwohner 

betrug,  im  Jahre  1913  aber  auf  28,3  gefallen 
war.  Sodann  bietet  die  Abnahme  der 
Sterbezahlen  allein  keine  Gewahr  für  die 

Vorbei  erwog  der  Volk  ge  undheit.  WV-ent- 
lich  abgenommen  hatte  die  .Mortalität  nur 
bei  den  Infektionskrankheiten.  Und  es 

i'ibi  Rassehygieniker,  welche  in  dem  Fortfall 
der  von  den  Infektionskrankheiten  bewirkten 

ein«     ge  undheit  liehe    Ge- 
fährdung der   R  i   i   ei  blicken.     Vor  allem 

lii  b,  ob  an  dir  iur  den  l  durchschnitt 
deut  oben    Voll  ellbaren    Vei  - 

der  i  '•'  Lindheil  Eitstände  wahret  'l 
der  letzten  Jahrzehnte  ror  dem  Kriege, 
auch  die  Minderbemittelten  in  erheblichem 

Maße  teilgenommen  haben,  oder  aber  ob 

die  Verlängerung  dei  Lebensdauer  ich  viel- 
leicht nur  bei  den  Begüterten,  dem  Mittel« 
und    allenfalls    auch     bei    der    Obcr- 

-cliicht   der   Arbeiterschaft    aufgetreten 
Ln  Ermangelui  ei  Zahlenangaben 
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über  die  Sterblichkeitsverhältnisse  bei  den 
einzelnen  Berufsschichten  in  Deutschland 

(wie  sie  England  seit  vielen  Jahrzehnten 
besitzt),  läßt  sich  ein  genügend  begründetes 
Urteil  nicht  fällen;  aber  es  sprechen  manche 
Zeichen  dafür,  daß  in  weiten  Kreisen  der 
Arbeiterbevölkerung  während  der  letzten 
Jahrzehnte  vor  dem  Kriege,  namentlich 
infolge  der  gestiegenen  Lebensmittelpreise, 
nicht  nur  keine  Verbesserung,  sondern  eher 
eine  Verschlechterung  der  Gesundheitsver- 

hältnisse vorgelegen  haben  dürfte.  Die  auf 

Grund  der  Forschungsergebnisse  der  phy- 
sischen Hygiene  geschaffenen  gesundheil s- 

polizeilichen  und  gesundheitstechnischen 
Maßnahmen  haben  große  Erfolge  in  dem 
gesamten  Volke  und  vor  allem  auch  bei 
den  Minderbemittelten  errungen;  aber  es 
waren  auch  große  sozialhygienische  Auf- 

gaben zu  lösen,  die  allerdings  nur  im  In- 
teresse der  Arbeiterbevölkerung  lagen,  und 

hierbei  hat  man  es  an  der  hinreichenden 
Fürsorge  oft  fehlen  lassen. 

Um  dies  ziffernmäßig  zu  belegen,  seien 
hier  noch  einige  Darlegungen  angereiht, 
die  zugleich  das  oben  geschilderte  Bild  von 
den  Gesundheitszuständen  der  Gegenwart 

ergänzen  und  über  die  dringendsten  Auf- 
gaben auf  dem  Gebiete  der  öffentlichen 

Hygiene  unterrichten.  Wir  müssen  uns 
hierbei  freilich  auf  einen  Zahlenstoff,  der 
sich  zumeist  auf  die  letzten  Jahre  vor  dem 

Kriege  bezieht,  stützen;  aber  es  ist  anzu- 
nehmen, daß  die  zu  erörternden  Verhält- 

nisse in  und  nach  dem  Krieg  im  wesent- 
lichen unverändert  geblieben  sind. 

Um  eine  Vorstellung  von  den  Gesund- 
heitszuständen eines  Volkes  zu  erhalten, 

muß  man  die  Statistiken  über  die  Todes-, 
Invalidität  s-'und  Krankheitsursachen 
betrachten.  Wir  wollen  daher  die  in  den 

Tafeln  1,  2  und  3  (S.302)  angeführten  Zahlen- 
angaben ins  Auge  fassen. 

Zur  Tafel  1  ist  zunächst  zu  bemerken, 
daß  die  Statistik  der  Todesursachen  in- 

folge der  oft  fehlenden  ärztlichen  Beschei- 
nigungen nicht  ganz  zuverlässig  ist.  Aber 

es  geht  doch  aus  der  Tafel  1  mit  ziemlicher 
Sicherheit  hervor,  welche  Krankheiten  die 
12  häufigsten  Todesursachen  bilden.  Zum 

Vergleich  mit  der  Invaliditätsursachenstati- 
stik, für  die  ein  brauchbarer  Zahlenstoff 

lediglich  aus  Baden  vorliegt,  wurden  auch 
für  die  Tafel  1  die  badischen  Ziffern  benutzt; 
aber  sie  unterscheiden  sich  im  allgemeinen 
nur  wenig  von  den  für  ganz  Deutschland 
geltenden  Feststellungen.  Man  sieht  nun, 
daß  die  ersten  Plätze  in  der  Reihe  der  Todes- 

ursachen die  Magendarmerkrankungen  der 
Säuglinge  und  die  Tuberkulose  einnehmen; 
aber  auch  den  Krankheiten  der  Kreislauf- 

organe (die  vielfach  auf  Alkoholismus  oder 
Lues  beruhen)  und  der  angeborenen  Lebens- 

schwäche (die  ebenfalls  oft  hierauf  sowie  auf 
mangelhaften  Mutterschutz  zurückzuführen 
ist)  kommt  eine  besondere  Bedeutung  zu. 
Dagegen  finden  wir  in  der  Tafel  1  die  akuten 
Infektionskrankheiten  überhaupt  nicht  auf- 

gezählt, da  sie  eben  nicht  mehr  zu  den 
häufigsten  Todesursachen  gehören.  Nach 
der  Reichsstatistik  über  die  Todesursachen 
bei  der  Zivilbevölkerung  im  Jahre  1917 
(letztes  Berichtsjahr!)  starben  allein  an 
Lungenschwindsucht  111486,  dagegen  an 
Typhus  4121,  an  Scharlach  3279,  an  Di- 

phtherie und  Krupp  19  49G  Personen;  be- 
sondere Angaben  über  die  durch  Cholera, 

Ruhr,  Pocken,  Pest,  Rückfallfieber  oder  die 
sonstigen  Schrecken  früherer  Zeiten  ver- 

ursachten Todesfälle  werden  nicht  geboten, 
offenbar  weil  die  Zahl  der  Fälle  geringfügig 
ist.  Schon  aus  diesen  Feststellungen  läßt 
sich  entnehmen,  wo  gegenwärtig  im  öffent- 

lichen Gesundheitswesen  der  Hebel  anzu- 
setzen ist,  und  daß  im  allgemeinen  die  Maß- 

nahmen der  Gesundheit  spolizei  und  Ge- 
sundheitstechnik  Befriedigendes  leisten, 
während  die  sozial  bedingten  Krankheits- 

erscheinungen noch  einer  wirkungsvolleren 
Bekämpfung  bedürfen.  Weitere  Belege, 
wie  berechtigt  diese  Forderung  ist,  bieten 
die  Ziffern  der  Tafeln  2  und  3.  Es  sei  nur 

noch  zuvor  darauf  hingewiesen,  daß  die  In- 
validitätsursachenstatistik hinreichend  zu- 

verlässig ist,  da  für  jeden  Invaliditätsfall 
ein  ausführliches  Gutachten  mindestens  eines 

Arztes,  oft  sogar  von  mehreren  Aerzten 
vorliegt.  In  der  Reihe  der  Invaliditäts- 

ursachen finden  wir  die  Tuberkulose  sowie 

Eutkräftung  und  Blutarmut,  also  Krank- 
heiten, denen  man  hauptsächlich  mit  sozial- 

hygienischen Einrichtungen  entgegentreten 
muß,  an  den  beiden  ersten  Stellen.  In  der 
Krankheitsursachenstatistik  der  Leipziger 
Ortskrankenkasse  nehmen,  noch  vor  der 

Tuberkulose,  die  Quetschungen  und  Zer- 
reißungen den  ersten  Platz  ein;  auch  diese 

Krankheitsursachen  würden  durch  sozial- 
hygienische Maßnahmen  (insbesondere  durch 

verschärfte  amtliche  Beaufsichtigung  der 
Gewerbebetriebe  sowie  durch  planmäßigeren 

Kampf  gegen  den  Alkoholmißbrauch)  er- 
heblich an  Bedeutung  einbüßen. 

Es  ist  schon  betont  worden,  daß  die 
Todesursachenstatistik  sich  nicht  immer  auf 
ärztliche  Diagnosen  stützt.  Einige  Staaten, 

wie  Bayern,  Württemberg  und  Baden  ver- 
öffentlichen Angaben  über  die  Zahl  der 

ärztlich  Behandelten  unter  den  Gestorbenen. 

Andere  Länder,  wie  Sachsen  und  viele 
außerdeutsche  Staaten  geben  bekannt,  bei 
wie  vielen  der  Verstorbenen  die  Todesursache 
ärztlich  beglaubigt  war.  Bemerkt  sei  hierbei, 

daß  Preußen,  der  größte  deutsche  Bundes- 
staat, bisher  noch  nie  etwas  über  derartige 

Feststellungen  mitgeteilt  hat,  offenbar  weil 
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Tafel  1. 

Todesursachen    in  Baden  im   Jahr  1910. 
Auf  1000  im  Jahre  1910  gezahlte  Einwohner  starben  an; 
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(Nach  amtl.  Angaben.) 

Tafel  2. 

Invaliditatsursachen  in  Baden  im  Durchschnitt  der  Jahre  1905/1909. 
Auf  1000  üln  r  20  Jahre  alte,  im  Jahre  1907  versicherte  Personen  wurden  invalide  infolge  von; 
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(Nach  A.  Bischer.) 

Tafel  3. 

hen  bei  den  Mitgliedern  der  all'/.  Orstkrankenkasse  Leipzig 
wahrend   der   Jahre    1887/1906. 

Krankheitstagen  entfielen  auf  die  unten  bezeichneten  Krankheiten  Tage: 
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(Nach  amtl.  Angaben.) 
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die  Erhebungsergebnisse  nicht  sehr  günstig 
lauten  würden.  Selbst  in  dem  sonst  kulturell 
so  hochentwickelten  Baden  waren  von  den 
Verstorbenen  des  Jahres  1913  nicht  weniger 
als  22,3%  ohne  ärztliche  Hilfe  geblieben; 
infolge  des  Aerztemangels  während  des 
Krieges  ist  diese  Ziffer  dann  noch  gestiegen. 
Ganz  besonders  traurig  ist  es  aber,  daß  von 
den  im  Jahre  1915  in  Baden  gestorbenen 
Säuglingen  sogar  49,9  %  ärztlicher  Hilfe 
entbehrt  haben.  In  Sachsen  waren  die 

Todesursachen  bei  den  gestorbenen  Säug- 
lingen des  Jahres  1912  nur  in  41,1  %,  bei 

den  Kindern  des  Jahres  1915  sogar  nur  in 
40,8%  der  Fälle  ärztlich  beglaubig.  Also 
nicht  einmal  die  Hälfte  der  Kinder,  welche 
an  tödlichen  Krankheiten  litten,  hatte  ärzt- 

liche Hilfe  genossen.  Die  Ursache  hierfür 
mag  zum  Teil,  soweit  es  sieh  um  Ländliche 
Bezirke  handelt,  an  den  schlechten  Ver- 

kehrsverhältnissen liegen,  es  mag  auch  bis- 
weilen Nachlässigkeit  der  Eltern  schuld  sein. 

Aber  der  Hauptgrund  ist  die  unzureichende 
Gestaltung  der  Familienversicherung,  die 
z.  B.  in  Baden  vorläufig  nur  für  etwa  28% 
der  in  Betracht  kommenden  Kinder  sorgt. 
Zahlreiche  Eltern  sind  bei  länger  dauernden 
Erkrankungen  ihrer  Kinder  nicht  in  der 
Lage,  die  Kosten  für  die  är/i  liehe  Behandlung 
selbst  zu  tragen.  Dali  unier  den  obwaltenden 
Umständen  der  Verbreitung  von  auslecken- 

den Krankheiten,  ganz  abgesehen  von  Ver- 
brechen, Tor  und  Tür  geöffnet  sind,  isl  leichl 

zu  ersehen. 

Mit  dem  Mangel  an  hinreichender  Fa- 
milienhilfe sowie  mit  dem  Fehlen  eines 

wirksamen  Hebammengesetzes  hängt  es  zu- 
sammen, daß  in  Preußen  bei  sehr  vielen 

Frauen  die  Entbindungen  ohne  Bei- 
stand einer  Hebamme  erfolgten.  Dies 

traf  vor  dem  Kriege  z.  B.  im  Regierungs- 
bezirk Allenstein  für  40,1  %  der  Nieder- 
künfte zu,  aber  auch  in  anderen  Bezirken 

wie  Gumbinnen,  Danzig,  Marienwerder  usw. 
waren  die  entsprechenden  Zahlen  sehr  hoch. 
Da  es  dann  oft  an  der  erforderlichen  Asepsis 
fehlte,  so  waren  häufige  Wochenbett  infek- 
tionen  zu  erwarten;  tatsächlich  lehrt  die 

amtliche  Statistik,  daß  diejenigen  Regie- 
rungsbezirke, in  denen  zahlreiche  Ent- 

bindungen ohne  Hebammen  stattgefunden 
haben,  die  größten  Ziffern  der  Wochenbett- 

sterblichkeit aufweisen. 
Sehr  traurige  Zustände  herrschten  vor 

dem  Kriege  in  vielen  Familien  auch  auf  dem 
Gebiete  des  Nahrungs-  und  Wohnungs- 

wesens. Aus  sorgfältigen  Haushaltungs- 
rechnungen konnte  man  ersehen,  daß  selbst 

in  gutgelohnten  Arbeiterfamilien  infolge  der 
hohen  Nahrungsmittelpreise  Ersparnisse  nicht 
zu  erzielen  waren,  ja  daß  Einnahmen  und 
Ausgaben  nur  im  Gleichgewicht  blieben, 
wenn  der  Verdienst  des  Mannes  durch  die 

weibliche  Erwerbsarbeit  eine  Ergänzung 
fand.  Die  Folgen  waren  oft  Unterernährung, 
wobei  es  namentlich  an  genügenden  Mengen 
von  Fleisch  fehlte,  wie  dies  z.  B.  für  Mann- 

heimer Arbeiterfamilien  durch  das  badische 
Gewerbeaufsichtsamt  festgestellt  wurde, 
ferner  Ueberfüllung  der  Wohnungen,  was 
insbesondere  auch  von  Krankenkassenkon- 

trolleuren häufig  beobachtet  wurde,  und 
Zunahme  der  industriellen  Frauenarbeit  mit 
all  den  gesundheitlichen  Schädigungen  für 
den  mütterlichen  Organismus  und  für  den 
Nachwuchs. 

Von  manchen  Rassehygienikern  ist  be- 
hauptet worden,  daß  das  deutsche  Volk 

immer  mehr  entarte.  Als  Zeichen  der  De- 
generation werden  Geburtenrückgang,  Ab- 

nahme der  Stillfähigkeit  und  der  Austrage- 
fälligkeit, Verminderung  der  Militärtauglich- 

keit, Zunahme  der  Nerven-  und  Geistes- 
krankheit en  u.  a.  m.  augeführt.  Aber  diese 

Behaupt  angen  sind  auf  schwankendem  Boden 

aufgebaut.  Denn  manche  dieser  Beein- 
trächtigungen lassen  sich  nicht  ziffernmäßig 

beweisen;  und  zumeist  handelt  es  sich  bei 
den  in  Rede  sl ehenden  Erscheinungen  gar 
nicht  um  eine  Verschlechterung  der  Erb- 

substanz, sondern  nur  um  Wirkungen  der 
sozialen  Umwelt,  so  daß  bei  Aenderung  der 
kulturellen  Lage  die  krankhaften  Zeichen 
oft  sehr  rasch  schwinden.  Es  muß  zwar  mit 
Nachdruck  auf  das  Heer  von  Geisteskranken, 

Idioten,  Epileptikern,  Trunksüchtigen,  Blin- 
den, Tauben,  von  denen  viele  die  Grundlage 

ihres  Leidens  erblich  überkommen  haben, 

hingewiesen  werden;  wirksame  rasse- 
hygienische Maßnahmen  sind  unzweifelhaft 

erforderlich.  Aber  weit  mehr  Beachtung  als 

die  Symptome  der  Degeneration  bean- 
spruchen die  Zeichen  der  physischen  Ver- 

elendung, die  für  weite  Kreise  desdeutschen 
Volkes  auch  vor  dem  Kriege  fest  ustellen 
waren.  Denn  während  immer  von  amtlichen 

Seiten,  pochend  auf  die  Abnahme  der 
Sterblichkeitsziffern  und  die  Verlängerung 
der  Lebensdauer  beim  Durchschnitt  der 

Bevölkerung,  die  zunehmende  Verbesserung 
der  Gesundheitszustände  gepriesen  wurde, 
zeigten  sich  bei  der  Arbeiterbevölkerung 
immer  höhere  Ziffern  in  der  Krankheits- 

und Invaliditätsstatistik.  Bei  aller  An- 
erkennung des  hohen  hygienischen  Wertes, 

welcher  der  Sozialversicherung  mit  ihren 
prophylaktischen  Maßnahmen  auch  vor  dem 
Krieg  schon  zukam,  muß  doch  betont  werden, 

daß  die  Versicherungsgesetzgebung  nament- 
lich in  der  Richtung  der  Mutterschafts-  und 

Familienversicherung  sowie  hinsichtlich  der 
Höhe  der  Entschädigungen  bei  Krankheiten 
und  Unfällen  nicht  wirkungsvoll  genug  aus- 

gebaut war,  um  die  Versicherten  gegen  die 
Schädigungen  der  vermehrten  geistigen  und 

körperlichen  Inanspruchnahme  bei  der  Er- 
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werbsarbeit  sowie  gegen  die  Beeinträch- 
tigungen durch  die  Verteuerung  der  Lebens- 

mittel und  Wohnungen  zu  Benutzen. 
So  seilen  wir,  daß  das  Bild  von  den  Ge- 

sundheitszuständen in  Deutschland  schon 
vor  dem  Krieg  vielfach  recht  trübe  war:  seit 
dein  Krieg  haben  sich  aber  die  hygienischen 
Verhältnisse  noch  bedeutend  verschlechtert. 
Die  öffentliche  Hygiene  hat  nun  hohe  und 
umfangreiche  Aufgaben  zu  lösen,  wobei  die 
dringendsten  und  bedeutungsvollsten  Pro- 

bleme gegenwartig  auf  dem  Gebiet  der 
sozialen  Hygiene  hegen. 

b)  Die  zukünftigen  Aufgaben  der 
<;>  Blindheit  sst  atistik.  So  viel  wichtige 
Tatsachen  die  Öffentliche  Hygiene  schon 
seit  langer  Zeit  der  Gesundheitsstalistik 
entnommen  hat,  so  wenig  kann  sie  sich 
mit  der  bisherigen  Gestaltung  zahlenmäßiger 
\  Sffentlichungen  begnügen.  Die  Hygiene 
kann,  wie  Rubner  zutreffend  betont  hat, 
ohne  Statistik  nicht  leben.  Alter  diese  muß 
mehr  als  zuvor  den  Bedürfnissen  der  Ge- 

Iheitswissenschaft  und  -fürsorce  ent- 
sprechen. Die  über  den  Ausbau  der  Statistik 

entscheidenden  Behörden  sollten  an  das  aue 
dem  Jahre  1881  stammende  Wort  des  früheren 
Präsidenten  dee  Kaiserlichen  Statistischen 

Amtes  van  derBorghl  denken,  daßeineum- 
fangreiche  Statistik  der  Arbeiterversicherung 

[politische  Tat  von  hoher  Bedeutung 
und  die  notwendige  Ergänzung  der  sozial- 
polil  Gesetzgebung   ist.      Diese   Be- 
wertung  zahlenmäßiger  Angaben  trifft  für 
alle  der    Gesundheitsgesetzgebung 
und  -Verwaltung  zu.  Die  gesundheitssta- 

chen  Publikationen  sind  wahrlich  Taten, 
die  wirken,  nicht  etwa  tote  Ziffern,  die 
allenfalb  etiker  interessieren,  Vor- 

bierbei  aber,  daß  die  Statisti- 
.'.  tnter  bei  der  Auswahl  des  Zahlen- 

P  bli  me  <l>r  Hygiene  Be- 
dacht nehmen  und  ihre  Erzeugnisse  bo  weit 

•i,  daß  der  ärztliche   und   hvL'ieni- 

braueber  .-  i  '.roß''"  Mühe n  kann. 

,.    (Bio- 
bat der  Würzburger 

im  Jahre  i w7l 
•  m  er  die  für  die  Beurteilung • 

d   hierbei 
sehri« 
für    die    gewöhi  li 

d( .-    Pro- 
duktion und  Consui  fuhr 

aller 

der  Industrie  können  in  der  That  nach  Dm« 

■tandekommen  öffentlicher   Krankheit« 
und 

onal- 
.  Vieh- 

märkte, mittlere  Jahrestemperatur,  Menge 
der  meteorischen  Niederschläge,  herrschende 
Windrichtungen  und  tausend  andere  hete- 

rogene Dinge."  Die  Hygieniker  aus  der  Zeit 
der  bakteriologischen  Alleinherrschaft  haben 
allerdings  die  auf  solche  Fragen  ausgedehnte 
Statistiken  wenig  beachtet;  sie  begnügten 
sich  mit  der  Benutzung  der  sogenannten  Me- 

dizinalst atistik  oder  Sanitätsstatistik.  Aber 
in  den  letzten  Jahren  hat  sich,  unter  dem 
Einfluß  der  Sozialhygicniker  und  in  Anleh- 

nung an  die  älteren  Hygieniker  Oesterlen, 
Geigel,  Pettenkofer,  das  Interesse  für 
die  statistischen  Ergebnisse  wieder  erheblich 
vergrößert  und  man  hat  das  alte  deutsche 

Wort  „Gesundheitsstatistik"  neuerdings  ver- 
wendet. Unter  diesem  Namen  werden  jetzt 

die  Bevölkerungsstatistik,  die  Sozialstatistik 
(Arbeitsverhältnisse,  Nahrungswesen,  Woh- 

nungswesen usw.)  und  die  Medizinalstatistik, 
soweit  sie  Beziehungen  zum  Gesundheits- 

wesen haben,  verstanden. 
Seit  vielen  Jahren  wird  nun  von  den 

Sozialhygienikern  ein  wesentlicher  Ausbau 
der  Gesundheitsstatistik  in  allen  ihren  Teilen 
gefordert.  Aul  dem  für  die  Fortpflanzungs- 

hygiene so  wichtigen  Gebiet  der  Bevölke- 
rungsstatistik werden  Angaben  verlangt  ins- 

besondere über  die  Verteilung  der  Ehen 
mit  einem,  zwei,  drei  usw.  Kindern,  über  die 
Gliederung  der  Geburten  nach  dem  Lebens- alter der  Mutter  und  des  Vaters  sowie  der 
Dauer  der  Ehe,  über  die  Zahl  der  von  der 
einzelnen  Mutter  geborenen  Kinder,  über 

die  Verteilung  der  lebenden  Kinder  auf  Ehe- 
frauen, Witwen,  uneheliche  Mütter  sowie 

auf  weihliche  Personen  im  gebärfähigen  Alter, 

über  die  Gruppierung  der  Geburten  nach  der 
sozialen  Lage  des  Vaters  oder  der  unehelichen 
.Mut t er  u.  a.  m.  Vorgeschlagen  wurde,  für 

jedes  neugeborene  Kind  einen  Gesund- 
lieit  Bschei  n  anzulegen,  in  den  alle  wissens- 

werte Angaben  über  seine  gesundheitliche 
Entwicklung  eingetragen  werden.   Dazu  sind 

BmatJ  ehe  ärztliche  l 'ni ersuch unven  der 
Säuglinge,  Kleinkinder,  Schulkinder  und 
Jugendlichen  erforderlich,  Bei  letzteren  soll 
dadurch  ein  Ersatz  für  die  bisherigen  iriili- 
täiärzi liehe i,  Musterungen  bei  der  Gestellung 

I  alten  werden.  Ueberhaupt  wird  die 

planmäßige  ärztliche    Dntei  luoh  u  nf  an- 
Binend  G<  u  oder  für  notwendig  er- achtet. Solche  Maßnahmen  haben  manche 

ausländische  Lebens^  ereicherungsgesellschaf- 
ten  lur  ihre  Ver  icherten  \^n\  neuerdings 
auch  die  Guß  tahlfabrik  It.  Krupp  in  E  t  n 
lur  ihre  Arbeite]  getroffen.  Erforderlich  ist 

leben  l'i  ßfungen  die  für  Wr- i  dener  Gebiete  notwei 
Einheitlichkeit  vorherrscht,  wii  ndere 

nie  r  den  teilen   und 
Schulbohörden  zu  betonen  igt.  Vielfach  ist 

auch,  gerade  in  der  letzten  Zeit,  daraui  hin- 
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gewiesen  worden,  wie  sehr  die  Krankenkassen-  ] 
Statistik  der  Verbesserung  bedarf.  Die 
Kassen  könnten  zunächst  dadurch  einen  i 
wertvollen  Zahlenstoff  bieten,  daß  sie  brauch- 

bare Angaben  über  die  Zusammensetzung ! 
ihrer  Mitglieder  nicht  nur  nach  dem  Ge- 

schlecht, sondern  auch  nach  Alter,  Beruf, 
Wohnort  veröffentlichten.  Sodann  sollten 
sie  auch  auf  eine  bessere  Krankheitsursachen- 
Statistik  bedacht  sein;  hierbei  dürfen  sie 
sich  naturgemäß  nicht  mit  den  Bezeich- 

nungen „Bauchschmerz",  „Kopfschmerz", 
„Brustschmerz"  usw.,  wie  sie  der  Kassen- 

arzt oft  bei  der  ersten  Untersuchung  auf 
den  Krankenschein  schreibt,  begnügen, 
sondern  müssen,  wie  dies  bei  manchen  gut 
geleiteten  Kassen  schon  seit  Jahren  durch- 

geführt wird,  auf  besonderen  Karten  die 
ärztlichen  Schlußdiagnosen  einholen.  Die 
Kassen  könnten  jetzt  auch  wertvolle  Mit- 

teilungen über  die  Ausdehnung  der  Still- 
tätigkeit bekannt  geben.  Allerdings  ist  es 

mit  großen  Schwierigkeiten  verbunden,  wenn 
sie  eine  einwandfreie  Statistik  herstellen 
wollen,  worauf  kürzlich  der  Geschäftsführer 
des  Haupt  Verbandes  deutscher  Ortskranken- 

kassen hingewiesen  hat;  aber  er  hat  zugleich 
betont,  daß  die  Krankenkassen  es  als  eine 
Ehrenpflicht  betrachten,  das  für  die  soziale 
Hygiene  erforderliche  Material  zu  beschaffen. 
Des  weiteren  wird  verlangt,  daß  auch  der 
bei  den  Landesversicherungsanstalten  an- 

gehäufte Stoff  für  die  Gesundheitspflege  nutz- 
bar gemacht  wird.  Dazu  ist  zunächst  not- 

wendig, daß  man  über  die  Gliederung  der 
versicherten  Bevölkerung  nach  Geschlecht, 
Alter,  Beruf,  Wohnort  usw.  unterrichtet 
ist.  Solche  Erhebungen  wurden  erstmalig 
bei  der  Gewerbezählung  im  Jahre  1907 
veranstaltet;  bei  der  nächsten  Zählung  darf 
hierauf  nicht  verzichtet  werden.  Wie  bei  den 
Krankenkassen  die  Krankheitsursachen  in 
Beziehung  zu  den  sozialen  Verhältnissen 
der  Mitglieder  zu  setzen  sind,  so  ist  das  bei 
den  Landesversicherungsanstalten  vor- 

handene wertvolle  Invaliditätsursachen- 
material unter  Benutzung  der  Ergebnisse, 

die  bei  der  Gewerbezählunggewonnen  werden, 
zu  verarbeiten.  Sodann  wurden  gegenüber 
der  Mortalitätsstatistik  viele  Wünsche  ge- 

äußert. Die  schematische  Gliederung  der 
Sterblichkeitszahlen  nach  Jahrfünften  oder 
Jahrzehnten  ist  unzweckmäßig;  es  müssen 
z.  B.  die  Jahre  des  schulpflichtigen  Alters 
von  den  anderen  Altersklassen  getrennt 
werden,  um  den  Einfluß  des  Schulzwangs  er- 

kennen zu  lassen,  und  die  Altersklassen  von 
dem  Beginn  bis  zum  Schluß  der  Gebärfähig- 

keit sind  besonders  zu  berücksichtigen,  um 
die  Einwirkungen  der  sexuellen  Funktionen 
zu  veranschaulichen.  Ferner  ist  eine  Ein- 

teilung nach  Berufen  (wie  in  England)  not- 
wendig.  Und  was  hier  bei  der  Sterblichkeits- 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4  Aufl.    Bd.  V 

Statistik  gefordert  wurde,  sollte  nach  Mög- 
j  lichkeit  auch  bei  der  Todesursachenstatistik 
]  durchgeführt  werden.  Endlich  sei  noch  be- tont, daß  alle  Staaten  eine  ausführliche 
!  geburshilfliche  Statistik,  nach  badischem 
i  Muster,  herstellen  und  veröffentlichen  sollten. 

Zusammenfassend  sind  insbesondere  fol- 
gende Aufgaben  für  die  Staaten,  Gemeinden 

und  Träger  der  Sozialversicherung  zu  nennen: 
Jedes  Statistische  Landesamt  soll  einen  Arzt 
zur  systematischen  und  fachmännischen  Be- 

arbeitung der  Gesundheitsstatistik  erhalten. 
Die  im  Interesse  der  Gesundheitsstatistik 
gelegenen  amtlichen  Erhebungen  sind  auszu- 

bauen und  besser  als  bisher  für  den  jetzt  noch 
recht  mangelhaften  Verbrauch  seitens  der 
Acrzte  und  sonstigen  Interessenten  vorzube- 

reiten. Die  Gemeinden  sollten,  ebenfalls 
von  sachkundigen  Aerzten  beraten,  die  staat- 

liche Statistik  durch  Sondererhebungen  er- 
gänzen, wie  solche  z.  B.  über  Wohlhabenheit 

und  Sterblichkeit  in  Halle,  über  Stilltätigkeit 
in  Barmen  und  Berlin,  über  Fehlgeburten  in 
Magdeburg,  über  Volksernährung  in  Schöne- 

berg durchgeführt  wurden.  Die  Landesver- 
sicherungsanstalten und  Krankenkassen 

sollten  die  Invaliditäts-  bzw.  Krankheits- 
ursachenstatistik fortführen  und  ausbauen. 

3.  Forschungs-,  Lehr-  und  Arbeits- 
stätten. So  wichtig  die  Statistik  für  die 

Forschung  auf  dem  Gebiete  der  öffentlichen 
Hygiene  ist,  so  wenig  kann  man  sich  natur- 

gemäß mit  dieser  Methode  allein  begnügen. 
Die  Probleme  der  physischen  Hygiene  müssen 
namentlich  mit  allen  Mitteinder  Naturwissen- 

schaften, die  der  sozialen  Hygiene  insbe- 
sondere mit  allen  Mitteln  der  Geisteswissen- 
schaften ergründet  werden. 

Für  die  physische  Hygiene  wurde  das 
erste  Institut  im  Jahre  1876  zu  München 
geschaffen;  es  wurde  Pettenkofer  unter- 

stellt, der  dort  als  Ordinarius  der  Hygiene 
lehrte.  In  Erlangen  wurde  dies  Fach  von 
dem  Physiologen  Rosenthal,  in  Würzburg 
von  dem  Internisten  A.  Geigel  vertreten. 
Im  Jahre  1878  wurde  in  Leipzig  ein  Hygieni- 

sches Institut  errichtet;  F.  A.  Hofmann, 
ein  Schüler  Pettenkofers,  wurde  mit  der 
Leitung  beauftragt.  Preußen  folgte  erst  im 
Jahre  1884  mit  der  Einrichtung  eines 
Hygieneinstituts  in  Göttingen  unter  Leitung 
von  Flügge.  Virchow  hatte  sich  im  Preußi- 

schen Landtag  noch  1884  mit  aller  Schärfe 
gegen  die  Selbständigkeit  der  Hygiene  als 
wissenschaftliches  Universitätsfach  ausge- 

sprochen. Aber  er  konnte  die  Entwicklung 
nicht  hemmen.  Es  gibt  jetzt  keine  deutsche 
Universität  mehr,  die  kein  Hygienisches  In- 

stitut und  kein  Ordinariat  für  Hygiene  be- 
sitzt. Auch  viele  Städte  haben  sich  bakterio- 

logische Untersuchungsämter  eingerichtet. 
Allen  Aerzten  in  Stadt  und  Land  ist  jetzt 

Gelegenheit  gegeben,  Untersuchungsstoff  bei 

20 
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Verdacht  auf  Cholera,  Typhus,  Diphtherie, 
Tuberkulose,  Syphilis  usw.  in  einem  fach- 

mannisch geleiteten  Inslilut  zr  meist  kosten- 
los untersuchen  zu  lassen.  Hierdurch  wird 

die  rasche  und  sichere  Diagnosenstellung 

gcwährlci;  'et  und  somit  die  Seuchenbekämp- 
fung aufs  beste  gefördert. 

Die  hier  genannten  Anstalten  widmeten 
sich  jedoch  nur  dem  Sl  odium  der  na1  ärlichen 
Umwelt,  sie  waren  lediglich  Institute  für 
physische  Hygiene.  Die  Boziale  Hygiene 
blieb  dem  Eifer  privater  Forscher,  die  fast 

ausschließlich  praktisch  tätig  waren,  über- 
lassen. Nach  langem  Sträuben  der  medizini- 

ii  Fakultäten  ließ  man  wenige  Jahre  vor 
dem  Kriege  eine  Privat dozentur  für  soziale 

Hygiene  in  Berlin  zu  und  schuf  ein  Extra- 
ordinariat für  Boziale  Gesundheitspflege  in 

München.  Erst  im  Jahre  1020 wurden  Grot- 
jahn  zum  Ordinarius  für  soziale  Hygiene 
ernannt.  Wie  einst  gegen  die  Professuren  der 
Hygiene,  so  wird  jetzt  gegen  die  Ordinariate 
der  sozialen  Hygiene  seitens  der  medizinischen 
Fakultäten  Einspruch  erholten.  An  einigen 
Di  iversitäten  erhielten  neuerdings  Privat- 

dozenten Lehraufträge  für  soziale  Hygiene. 
In  Berlin,  München  und  Rostock  wurden  im 

Muß  an  die  Hygieneinstitute  Abteilungen 
für  soziale  H\ .  baffen.   In  Karlsruhe 
bat    die    Badische    Gesellschaft    für   soziale 

ene  mit  staatlicher  Unterstützung  ein 
1     titut  für  soziale  Hygiene  in  bescheidenem 
Dmfai  chtet. 

Dil   gegenwärtige  Generation  der  Aerzte 
hat    eiien    planmäßigen    Unterrieht    in    der 

■  ■  e  nicht  erhalten.  Daher  fehlt 
ihnen  zumeist  das  wissenschaftliche  Rüstzeug, 
um  dei  '-ii    Verwalt  u 

i  m    Beruf    nach    ge- 
!  MC  einzunehmen.    Um 

i  n,  hat  die  preußische 

•    im    Jahre    1020    Sozialbygie- 
lemien    in    Charlottenb 

cb  äffen.     Zum 
Akademie   sind    die 

didaten   für  da  tuen   ver- 

pflichtet, da  die  soziale  Hygiene  jetzt  zu 

den   P    .  Ii'  bei  der 
ozialarzt)  wird 

jetzt  ■    an perlangt. 
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.  Wohnui Lehrer, 

uipt  alle,  die  ( 

Gelegenheit  erhalten,  sich  die  erforderlichen 

Bozialhygienischen  Kenntnisse  zu  erwerben, 

um  mit"  Erfolg  praktisch  tätig  sein  zu  können. 
Darum  ist  es  nötig,  daß  überall  für  die  ge-1 
nannten  Kreise  sozialhygienische  Unterrichts* 

kurse  abgehalten  werden. 
Sehr  wichtig  ist  es  aber,  daß  nicht  nur 

die  Lehren  der  individuellen,  sondern  auch 

der  physischen  und  sozialen  Hygiene  in  die/ 
weitesten  Volkskreise  hinausgetragen  werden. 

Jeder  Staatsbürger  muß  wissen,  wie  er  selbst1 
sich  zu  verhalten  bat,  um  gesund  zu  bleiben; 
er  soll  aber  auch  darüber  unl errichtet  werden, 
welche  Aufgaben  vom  Staat  und  den  Ge- 

meinden auf  dem  Gebiet  der  physischen 
und  sozialen  Hygiene  zu  leisten  sind,  damit 
die  Volkskraft  gehoben  wird.  Dazu  ist  eine 
planmäßige  Aufklärung  in  Stadt  und  Land 
erforderlich.  Ein  großes  Verdienst  hat  sich 
hierbei  das  Deutsche  Hygienemuseum 
in  Dresden,  das  bereits  mehrere  vortreffliche 
Wanderausstellungen  in  zahlreiche  Städte 
gesandt  hat,  erworben.  Auf  Anregung  des 
Reichsministeriums  des  Innern  wurden  vor 
kurzem  in  fast  allen  deutschen  Gliedstaaten 

Landesausschüsse  für  hygienische 
Volksbelehrung  ins  Leben  gerufen,  die 
sich  zu  einem  Reichsausschuß  zusammenge- 

schlossen haben,  und  von  denen  die  gesund- 
heitliche Volksaufklärung  systematisch  über 

das  ganze  Reich  ausgedehnt  wird. 

4.  Hygienegesetzgebung.  a)  Allge- 
meines. Die  Ergebnisse  der  wissenschaft- 

lichen Forschungsarbeit  auf  dem  Gebiete 
der  öffentlichen  Hygiene  werden  in  der  Regel 
am  besten  durch  die  Gesetzgebung  ver- 
wirklicht.  Aber  die  Gesetzgeber  können  in 
dringenden  Fällen  nicht  immer  warten,  bis 
die  Wissenschaft  zu  einem  allgemein  an- 
et kannten  Schluß  gelangt  ist;  gerade  die 
Geschichte  der  Gesundheitspflege  lehrt,  daß 
die  legislatorische  Praxis  der  Theorie  weit 
vorangeeilt  ist.      Mit    Recht    bat    Rubnex 
darauf   hingewiesen,   daß  die   Hygiene    nicht 

der  Medizin,  Bondern  ans  den   Bedürf- 
nissen dv<  praktischen  Lebens  hcraus^ewach- 

en  ist ;  und  ebenso  1  rt  die  1  [ygienegesets* 
gebung    in    [11  Anglich    nicht    auf   dem    Boden 
1  sakter  W  >  entstanden,  sie  wurde 
vielmehr  entsprechend  den  jeweils  vorliegen" 
den  Nöten  ge  ohaffen. 

Die  Hygiem  g<  bune  war  bald  das  Werk 
riric-s  Prophoten,  bald  oii  ins  einet  Staats- 

mann- na- 
mentlich di 
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an,  daß  die  Gesundheitsgesetzgebung  große  und  i 
wichtige  Ziele  ins  Auge  faßt  und  eine  Gestalt  er- 

hält, die  es  den  Mensehen  ermöglicht,  die  Vor- 
schriften tatsächlich  zu  erfüllen.  Diesen  Forde- 

rungen entsprach  die  Gesetzgebung  von  Moses 
in  hohem  Maße.  Die  Einführung  des  wöchent- 

lichen Ruhetages  ist  eine  hygienische  Großtat; 
welcher  Wert  der  Sabbatheiligung,  die  man  be- 

kanntlich aufs  strengste  beachtete,  beigelegt 
wurde,  läßt  sich  daraus  entnehmen,  daß  sie  den 
Inhalt  schon  des  dritten  von  den  zehn  Geboten 
darstellt.  Besonders  ist  hierbei  noch  darauf  hin- 

zuweisen, daß  die  Sabbatruhe  nicht  nur  für  den 
Freien,  sondern  ebenso  für  den  Sklaven  und 
Fremdling  Geltung  hatte,  und  es  ist  nicht  zu 
unterschätzen,  wenn  das  Gesetz  ausdrücklich 
vorschrieb,  daß  jeder  6  Tage  hindurch  arbeiten 
soll  Zahlreich  sind  die  hygienischen  Vorschriften, 
die  Moses  seinem  Volke  gab;  sie  beziehen  sich, 
insbesondere  auf  das  Nahrungs-  und  Wohnungs- 

wesen, auf  die  Reinhaltung  des  Bodens  und  die 
Bekämpfung  der  Infektionskrankheiten,  auf  die 
Regelung  des  Geschlechtstriebes,  auf  die  Er- 

höhung der  Fruchtbarkeit  und  den  Schutz  der 
Rasse.  Mit  dem  Scharfblick,  der  eben  nur  einem 
Propheten  eigen  ist,  hat  Moses,  wie  Nossig  dar- 

legt, erkannt,  daß  die  Moral  Hygiene  und  die 
Hygiene  Moral  ist.  „Man  braucht  nur  überall 
das  Wort  , unrein',  welches  lange  Jahrhunderte 
hindurch  in  moralischem  Sinn  aufgefaßt  wurde, 
in  medizinisch-hygienischem  zu  nehmen,  und 
man  wird  in  der  Bibel  geradezu  ein  modernes 

Sanitäts-Reglement  zu  lesen  glauben."  Er- 
wähnt sei  nur  noch,  daß  der  Münchener  Theo- 

logieprofessor Walter  mit  Recht  das  6.  Gebot 
des  Dekalogs  als  einen  großartigen  Hymnus  auf 
die  Einzel-  wie  Völkerhygiene  bezeichnet. 

Freilich  gab  es  auch  bei  den  Indern,  Persern 
und  Aegyptern  gesundheitlicheVorschriften,  denen 
Moses  wohl  manches  entnommen  hat,  aber  seine 
Gesetzgebung  steht  im  ganzen  Altertum,  Mittel- 

alter und  in  der  Neuzeit  bis  zum  Beginn  des  19. 
Jahrh.  unübertroffen  da.  Dies  gilt  vor  allem 
auch  für  Griechenland  und  Rom.  Nur  einzelne 
weitblickende  Männer  haben  zu  den  verschie- 

densten Zeiten  rassehygienische  Gesetzesvor- 
schläge veröffentlicht,  so  Plato  in  seinem 

„Staat"  und  der  italienische  Graf  Campanella 
(1668-1639)  in  dem  Roman  „Civitas  solis". 
Aber  diese  Ideen  waren  zu  „platonisch",  als  daß sie  verwirklicht  werden  konnten. 

Dem  Mittelalter,  das  man  in  diesem  Zu- 
sammenhang oft  „dunkel"  nannte  hat  man 

geradezu  Mangel  an  hygienischem  Verständnis 
vorgeworfen  und  hat  hierfür  das  Christentum 
verantwortlich  gemacht,  da  es  auf  Grund  der 
von  ihm  „geforderten  Askese  die  Wertschätzung 
der  Gesundheit  und  des  irdischen  Lebens  zu  ver- 

drängen geeignet  sei".  Hygienische  Mißgriffe  im Zusammenhang  mit  der  christlichen  Kirche  des 
Mittelalters  sind  wohl  zu  verzeichnen.  Daß  aber 
das  Christentum  mit  seiner  Predigt  von  der 
Menschenliebe  einen  ungemein  segensreichen 
Einfluß  zugleich  auf  die  Gesundheitsverhältnisse 
ausgeübt  hat,  ist  unzweifelhaft;  es  sei  nur  an 
die  im  engen  Bunde  mit  der  Religion  stehende 
Kranken-  und  Armenpflege  erinnert,  ganz  ab- 

gesehen von  der  Pflege  der  Heilkunde  durch 
die  mittelalterlichen  Universitäten.  „Daß  das 

Mittelalter",  schreibt  Walter,  „sich  nicht  zur 
Höhe  moderner  Sozialhygiene  aufschwang,  hat 

verschiedene  zeitgeschichtliche  Ursachen.  Weder 
hatte  die  Hygiene  als  Wissenschaft  sich  soweit 
entwickelt  —  es  mußte  erst  die  Entwicklung  der Naturwissenschaften  vorausgehen  — ,  noch  war 
der  Staat  vorhanden,  der  Träger  der  Sozial- 

hygiene hätte  sein  können;  die  damalige  Staats- 
gewalt hatte  nicht  viel  Einfluß  auf  das  Gesund- 

heitswesen. Endlich  waren  auch  die  Schädi- 
gungen der  Gesundheit,  die  aus  den  sozialen  Ver- 

hältnissen entsprangen,  nicht  so  tiefgreifender 
Art  wie  in  der  Neuzeit;  die  soziale  Differenzierung 
war  nicht  lediglich  ein  Unterschied  des  Besitzes, 
infolgedessen  waren  auch  die  Klassengegensätze 
nicht  so  schroff  entwickelt.  Ucbrigens  fehlt  es 
nicht  an  geschichtlichen  Zeugnissen,  daß  mancho 
Seiten  der  Sozialhygiene,  wie  Sorge  für  genügende 
Ernährung  der  Arbeiter,  Verhütung  der  Aus- 

beutung der  Arbeitskraft,  Fürsorge  für  die  Tage 
der  Krankheit  und  des  Alters  entsprechend  dem 
humanen  christlichen  Geist  der  Zeit  zur  Geltung 

kamen". Erst  das  19.  Jahrh.  mit  seinen  gewaltigen 
Fortschritten  auf  den  Gebieten  der  Naturwissen- 

schaften, der  Medizin  und  Hygiene  einerseits 
und  mit  der  durch  die  Ausdehnung  der  Industrie 
bewirkten  Umgestaltung  des  Wirtschaftslebens, 
der  Arbeitsart  und  Lebenssitten  andererseits 
bereitete  den  Boden  für  gesetzliche  Maßnahmen 
zur  Verbesserung  der  Volksgesundhcit.  Es  muß 
jedoch  betont  werden,  daß  J.  P.  Frank,  der  aus 
Baden  stammte  und  zunächst  in  den  badischen 
Städten  Rastatt  und  Bruchsal  als  Arzt  wirkte, 
schon  bevor  diese  Entwicklung  eingesetzt  hatte, 
in  seinem  berühmten  „System  einer  vollstän- 

digen medizinischen  Polizey",  dessen  erster 
Band  1779  und  dessen  sechster  (letzter)  Band 
1819  erschien,  bereits  die  wissenschaftlichen 
Grundlagen  für  eine  Hygienegesetzgebung  gelegt 
hat.  Der  Heidelberger  Professor  der  Medizin 
F.  A.  Mai  wagte  dann  im  Jahre  1800  den  Schritt 
von  der  Buchweisheit  zur  Gesetzesvorlage.  Er 
unterbreitete  seinem  Landesfürsten,  dem  da- 

maligen Kurfürsten  und  späteren  Bayernkönig 
Max  Joseph  einen  Entwurf  für  eine  zusammen- 

fassende Hygienegesetzgebung  in  der,  ganz  in 
modf-rnem  Sinne,  rassehygienische  Vorschriften, 
Bestimmungen  über  Mütter-  und  Säuglingsfür- 

sorge, über  Ertüchtigung  der  Jugend,  Volks- 
ernährung (Aufspeicherung  von  Getreide  für  2 

Jahre  in  staatlichen  Kornkammern  für  den  Fall 

eines  Krieges  oder  einer  Hungersnot!),  Woh- 
nungswesen, Bekämpfung  des  Alkoholismus 

u.  a.  m.  enthalten  sind.  Max  Joseph  überwies  die 
Arbeit  Mais  seinen  Räten  zur  Berücksichtigung, 
und  die  Heidelberger  medizinische  Fakultät  er- 

klärte die  in  der  Vorlage  ausgesprochenen  Vor- 
schläge für  durchführbar.  Es  ist  mithin  wohl 

möglich,  daß  der  Entwurf  von  Mai,  wenigstens 
teilweise,  Gesetzeskraft  erhalten  hätte,  wenn  die 
Umwälzungen  in  der  äußeren  Politik  zur  da- 

maligen Zeit  diesen  Plan  nicht  vereitelt  hätten. 
Aber  wenn  auch  dieser  Gesetzesvorschlag  nicht 
verwirklicht  wurde,  so  zeigt  doch  die  allgemeine 
und  hohe  Würdigung,  die  er  gefunden  hat,  daß 
das  Bedürfnis  nach  fesislatorischen  Maßnahmen 

damals  empfunden  wurde.  Dies  Verlangen  wird 
sich  besonders  zuzeiten  von  Epidemien  geltend 

gemacht  haben.  Man  war  jedoch  den  Seuchen 

gegenüber  noch  ganz  machtlos,  weil  ihr  Wesen 
noch  völlig  unbekannt  war.  Darum  konnte  man 

kein   wirkungsvolles    Gesetz   schaffen   und   be- 

20* 
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schränkte  sich  auf  Modizinalverordnungen.  Eine 
solcho  wurde  z.  B.  in  ltaden  1807  erlassen;  sie 
ließ  aber  von  dem  Geiste  Mais  keinen  Hauch 

spüren. 

|  Um     die    Mitte 'des    19.    Jahrh.    her- um vollzieht  sieli  dann  die  Entwicklung  vom 
ttedizinalwesen,  daa  lediglich  die  ärztlichen 
Angelegenheiten  regelte,  tum  Sanitätswesen, 
dae  der  Öffentlichen  Gesundheitspflege  den 
Weg  ebnete.     Als  in  England  ziffernmäßig I 

estelll  wurde,  zu  welchen  hygienischen 
Mißständen  die  zunehmende  Industrialisie- 

rung und  die  immer  weiterschreitende  Groß-! 
tbildung  gefflhrl    haben,   da   verlangte 

man  mn  Nachdruck  gesetzliche  Maßnahmen 
KOI  Abhilfe.     So  wurde  im  Jahre  1848  das 

tatsgesetz,  das  den  Namen  Public  i 
Health  Aol  erhielt,  geschaffen.     Es  folgten 

Arbeiterschutzgesetze.    Und  je  mehr  die 
hygienische  Wissenschaft  fortsehritt.  um  so « 
weiter   wurde  die   Gesundheitsgesetzgebung j 

baut 

den  heutigen  Ansprüchen  genügende,  I 
umfassende    Hygienegesetzgebung,    wie   siel 
Mai    vorschwebte,    besitzt    bis    jetzt    kein 

.insbesondere  nicht  das  Deutsche  Reich.  | 
Zurzeit  sind  die  hygienischen  Bestimmungen 
über    die    verschiedensten    legislatorischen 

rerstreut.     Dadurch  wird  die  Orien- 
tierung   selbsl    für   den    Fachmann    außer- 

bwert,  wahrend  einzusammen- 
i  setz,   wie  ein   ßaro- 

r  jeweiligen  hygienischen 
Kultur  anzeigen  würde.     Der  Staatsrechts- 

i  Laband  bat  zwar  geäußert,  daß  man 
rechtliche    Masse    ohne 

juristischen    Zusammenhang     be- 
illte   man   aus   allen    Gesetzen   und 

diejenigen  Anord- dii  eine  Beziehung 
■  aben,     Aber  gerade 

■  i  j     kann    an    Un- 
i    nicht    Qbertroffen  werden. 

i  m  lehrt   die   Erfahrung,   daß   man   in 
mehr«  •     /    i  mn  i 

immungen  für 
bat.  ]  >ie  »ch  w<  d  i 

vom    i'O./IX.    L874 
enthielt  \-  hriften  Qbei  die  Bildung 

rührenden   Gesund- 
•  r    Wobnungen,    .M  i ■ .    Nahi 

n.      a.     m. 

D      Gesetz  «  b  1886   noch 
hui      man      in 

.i!   der   Publ  i 

Kana- 
. 

i .  ,•  llerwoh- 

[iiue- 

miei .
 
 

1907 

wurde  dies  Gesetz  erweitert.  Auch  das 
französische  Gesundheitsgesetz  vom  Jahre 
1902  (loi  relative  ä  la  protection  de  la  sant§ 
publique)  umfaßt  eine  Reihe  von  verschieden- 

artigen Gesetzen.  Seine  Bestimmungen 
erstrecken  sich  auf  die  Sanitätsordnungen. 
welche  die  Bürgermeister  in  den  Städten 
ini t  mehr  als  20  000  Einwohnern  zu  erlassen 
haben,  auf  die  Wohnungshygiene,  Impfung 
und  Wiederimpfung,  obligatorische  Anzeige- 
pH  icht  und  Desinfektion  bei  manchen  über- 

tragbaren Krankheiten  und  auf  besondere 
Maßnahmen  für  diejenigen  Gemeinden,  in 
denen  wahrend  drei  aufeinanderfolgenden 
Jahren  die  mittlere  Sterbeziffer  Frankreiche 
übertroffen  wurde.  In  Italien  hat  man  im 
Jahre  1907  eine  ganze  Anzahl  von  Gesetzen 
hygienischen  Inhalts  vereinigt;  die  Bestim- 

mungen betreffen  die  Bildung  von  Gesund- 
heitsämtern, ärztliche  Hilfe  für  Arme,  Ein- 

richtung hygienischer  Laboratorien,  Anstel- 
lung kommunaler  Aerzte.  Wohnungswesen. 

Nahrungsmittel,  Infektionskrankheiten,  In- 
stitut zur  unentgeltlichen  Behandlung  der 

Geschlechtskrankheiten,  unentgeltliche  Ab- 
gabe von  Präventiv-  und  Heilmitteln  gegen 

.Malaria.    Verhütung  der   Pellagra    u.    a.   m. 
Die  hier  geschilderten  Zusammenfas- 

sungen genügen  zwar  noch  nicht  den  An- 
forderungen der  modernen  Hygiene;  in 

systematischer  Hinsieht  stellen  diese  Kodi- 
fikationen jedoch  einen  beachtenswerten 

Fortschritt  dar. 

Bevor  wir  uns  den  gesetzlichen  Bestim- 
mungen, mit  denen  man  in  Deutschland  das 

öffentliche  Gesundheitswesen  zu  fördern 
trachtet,  im  einzelnen  zuwenden,  seien 
noch  einige  allgemeine  Bemerkungen  hier 
angereiht. 

Die   legislatorischen    Anordnungen   kann 
man    in    solche,   die   auf   dem    Gebiete   der 

physischen  Hygiene  liegen  und  sich  auf  di< 
ganze    Bevölkerung    erstrecken,    und    in 
Bolche,  die  zur  sozialen  Hygiene  gehören  und 
in  erster  Linie  für  die  Minderbemitteltes 

■  ■  chaffen  n  tirden,  einteilen.  Die  Trennung  - 
Gnie  laßt  sich  zwar  nicht  immer  ganz  Boharf 
ziehen,  da  sich  Uebergange  finden;  und  die 
der  Allgemeinheit  dienenden  hygienischen  Be- 

stimmungen kommen  häuf  igden  Minderbemit- 
telten am  meisten  zugute.  Ee  sei  jedoch  bodoi 

hiei  bemerkt  daß  man  mit  Recht  nicht 

:  bat,  die  <;■■  etze,  ohne  welche  auch  die 
terten    in    ihrer    Gesundheit    bedroht 
.  zu  Bch äffen,  elb  il  wenn  i  ie  m 

Geldopfern  verki  Qpfl   wann.     Wo 
aber    um   den    Gesundheitsschutz   lediglich 
der  Minderbemittelten  (gehandelt  bat,  muBt< 
man  mit   Rück  iichl  In  erheblii 

wendigen  Einrichtungen  sa- 

tt, um 

piele  zu  nennen,  bei  dei  I >■ italtui    di :  Rvl  >.  'ii"  Invalid*  i  uns 
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nicht  auf  die  Heimarbeiter  ausgedehnt,  weil 
unter  ihnen  die  Zahl  der  Invaliden  zu  hoch 
zu  werden  drohte,  während  dies  Argument 
doch  gerade  für  die  Versicherung  mit  ihren 
vorbeugenden  Maßnahmen  hätte  sprechen 
müssen.  Des  Weiteren  war,  bis  zum  Kriegs- 

ausbruch, der  Mutterschutz  ganz  unzuläng- 
lich, obwohl  man  über  die  sozialhygienischen 

Wirkungen  einer  hinreichenden  Schwan- 
geren und  Wöchnerinnenfürsorge  nicht  im 

Zweifel  war.  Und  auch  jetzt  noch  stößt  die 
Einführung  der  seit  langer  Zeit  allgemein 
geforderten  obligatorischen  Familienversiche- 

rung, die  lediglich  eine  Geldfrage  ist,  auf 
anscheinend  unüberwindliche  Hindernisse. 

Es  fragt  sich  sodann,  wie  weit  die  Hy- 
gienegesetzgebung in  die  persönlichen  Ver- 

hältnisse des  Einzelnen  oder  seiner  Familie 
eingreifen  soll.  J.P.  Frank  hat  mit  Bewunde- 

rung darauf  hingewiesen,  daß  die  mosaischen 
Polizeigesetze  jedem  Israeliten  sogar  be- 

fahlen, „sein  eigenes  Schäuflein  mit  sich 
zu  führen,  womit  er  seinen  Abgang  jedesmal 

sorgfältig  mit  Erde  bedecken  niö'je";  aber 
er  hat  andererseits  betont:  „Eine  kluge 
Polizey  mischet  sich  nicht  in  das  Innere 
der  Haushaltungen,  und  wenn  diese  Regentin 
der  Völker,  endlich  zum  Spionen  mißbraucht 
wird,  so  artet  sie  aus  zur  Tyrannin  mensch- 

licher Gesellschaften,  und  zur  Störerin  der 

öffentlichen  Ruhe,  die  sie  beschützen  sollte." 
Es  gilt  mithin,  auch  bei  der  Hygienegesetz- 

gebung das  richtige  Maß  einzuhalten.  In- 
dessen besteht  kein  Zweifel,  daß  die  deutsche 

Gesundheitsgesetzgebung  noch  eines  erheb- 
lichen Ausbaues  bedarf.  Das  Ziel,  das 

hier  erreicht  werden  muß,  hat  L.  v.  Stein 
im  Jahre  1888  folgendermaßen  gekennzeich- 

net: „Die  Sorge  der  Gemeinschaft  für  die 
Bedingungen  der  Erhaltung  der  Gesundheit, 
sowie  für  die  Heilung  der  Krankheiten,  darf 
nicht  mehr  von  dem  Besitze  eines  Kapitals 
abhängig  sein."  Für  weite  Kreise  des  deut- 

schen Volkes  ist  dies  Ziel  bereits  in  gewissem 
Umfange  durch  die  soziale  Gesetzgebung  er- 

reicht. Aber  für  große  Volksschichten  ist 
noch  nicht  einmal  im  Falle  der  Erkrankung 
gesorgt,  noch  viel  weniger  sind  die  Mittellosen 
vor  der  Gefahr,  ihre  Gesundheit  insbesondere 
bei  der  Erwerbsarbeit  zu  verlieren,hinreichend 
geschützt.  Daher  hat  A.  Fischer  erstmalig 
im  Jahre  1915  gefordert,  daß  dem  deutschen 
Volke  nach  dem  Weltkriege  ein  neues  Recht 
verliehen  werden  muß,  nicht  nur  das  Recht 
auf  Existenz,  welches  eine  Selbstverständ- 

lichkeit enthält,  sondern  das  Recht  auf 
Gesundheit.  Bisher  schützt  der  Staat 
zwar  das  Leben  auch  des  ärmsten  Mannes; 
aber  die  Gesetze,  die  sich  auf  den  Schutz  der 
Gesundheit  der  Minderb  mittelten  erstrecken, 
waren  bis  zum  Ausbruch  des  Weltkrieges  sehr 
unvollkommen  und  genügen  auch  heute  noch 
nicht. 

b)  Gesetze  im  gesundheitlichen  In- 
teresse der  ganzen  Bevölkerung.  Zu- 

nächst sind  hier  die  Vorschriften,  welche 
den  Schutz  des  Lebens  bezwecken,  zu 
erwähnen.  Das  Strafgesetzbuch  für  das 
Deutsche  Reich  bestimmt,  daß  Mord  mit 
dem  Tode,  Totschlag  mit  Zuchthaus,  Kindes- 

tötung mit  Zuchthaus  oder  Gefängnis  be- 
straft werden  sollen.  Weitere  Vorschriften 

beziehen  sich  auf  Abtreibung,  fahrlässige 
Tötung  eines  Menschen,  körperliche  Mißhand- 

lung, Brunnenvergiftung,  unerlaubten  Handel 
mit  Giften  u.  a.  m.  Das  Strafgesetzbuch  ent- 

hält auch  Bestimmungen,  die  der  Rasse- 
hygiene dienen,  wenngleich  sie  vorzugsweise 

aus  moralischen  Gründen  geschaffen  wurden; 
Beischlaf  zwischen  Verwandten  auf-  und 
absteigender  Linie  oder  zwischen  Ge- 

schwistern sowie  widernatürliche  Unzucht 
werden  mit  schweren  Strafen  geahndet. 
Rassehygienisch  wirken  auch  die  Verord- 

nungen des  Bürgerlichen  Gesetzbuches,  wo- 
nach ein  Mann  nicht  vor  dem  Eintritt  der 

Volljährigkeit,  eine  Frau  nicht  vor  Voll- 
endung des  16.  Lebensjahres  heiraten  darf, 

und  die  Ehe  zwischen  Verwandten  in  gerader 
Linie,  zwischen  vollbürtigen  oder  halbbürtigen 
Geschwistern  nicht  geschlossen  werden  soll. 

Außer  diesen  Bestimmungen  besitzen 
wir  in  Deutschland  vorläufig  keine  gesetz- 

lichen Maßnahmen,  welche  die  Verhütung 
eines  körperlich  minderwertigenNachwuchses 
bezwecken,obwohl  schon  F.  A.  Mai  in  seinem 
Gesetzentwurf  Anordnungen  über  ärztliche 
Untersuchung  der  Ehekandidaten  und  das 
Eheverbot  gegenüber  Personen,  die  mit  ge- 

wissen erblichen  Krankheiten  behaftet  sind, 
vorgesehen  hatte.  Es  sei  jedoch  erwähnt, 
daß  am  11.  Juni  1920  von  der  deutschen 
Nationalversammlung  ein  Gesetz  über 
den  Personenstand  verabschiedet  wurde, 
wonach  in  das  Gesetz  über  die  Beurkundung 
des  Personenstandes  und  die  Eheschließung 

vom  6./II.  1875  folgende  Bestimmung  ein- 
zufügen ist:  „Der  Standesbeamte  soll  den 

Verlobten  und  denjenigen,  deren  Einwilligung 
nach  dem  Gesetz  erforderlich  ist,  vor  An- 

ordnung des  Aufgebots  je  ein  Merkblatt  aus- 
händigen, in  welchem  auf  die  Wichtigkeit 

einer  ärztlichen  Beratung  vor  der  Eheschlie- 
ßung hingewiesen  wird.  Den  Wortlaut 

des  Merkblattes  bestimmt  das  Reichsgesund- 
heitsamt." Die  deutschen  Gesetzgeber 

haben  mithin  erkannt,  daß  im  Interesse  der 
Rassehygiene  Maßnahmen  erforderlich  sind. 
Daß  aber  das  Merkblatt  ein  ausreichendes 

Mittel  ist,  wird  wohl  nicht  behauptet  werden 
können.  In  einigen  amerikanischen  Staaten, 
z.B.  Connecticut  und  Ohio,  wurden  bereits 
Eheverbote  für  Epileptische,  Geisteskranke, 
Idioten  usw.  bei  Strafandrohung  eingeführt; 
in  Michigan  erstreckt  sich  das  Eheverbot 
auch  auf  Geschlechtskranke  und  besonders 
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schwere  Verbrecher,  im  Staate  Washington 
außerdem  noch  auf  Trunksüchtige  und  Perso- 

nen mit  fortgesehnt  teuer  Lungentuberkulose, 
Die     rassedienlichen     Institutionen     be- 

ziehen sich  jedoch  nicht  nur  auf  die  Qualität, 
sondern  auch  auf  die  Qua  nt  itä  t  der  Volks- 

reproduktion.     Der  Staat   ist   in   hohem 
Maße  an  einer  großen  Geburtenzahl  interes- 

siert.   Man  hat  daher  schon  lange  Zeit,  be- 
vor man  den  Bückgang  der  Fortpflanzungs- 

frequenz    befürchtete,    gesetzliche    Bestim- 
mungen   zugunsten    kinderreicher    Familien 

geschaffen.    Steuererleichterungen  für  solche 
Familien  sieht  das  Preußische  Einkommen- 
Bteuergeseti    \.    24. /VI.    1891    vor.     Ver- 

günstigungen für  die  Kinderreichen  ordnete 
sei  on  die  Lex  Papia  Poppaea  (vom  Jahre  9 
n.  ihr.)  an.  Wichtige  bevölkerungspolitische 
Maßnahmen   stellten   das    spanische   Edikt 
vom  Jahre  1623  sowie  das  unterLudwig  XIV. 
erlassenen  Edikt  von  1066  dar.     Der  erste 
deutsche     Staat,     der     die      (auch     von 
I.    A.    .Mai    bereits    vorgeschlagene)   Jung- 

llensteuer    eingeführt     hat.    war     Reuß 
.    Linie).      In   den    neuen    Bcamtenbesol- 

Btzen   ist    überall   eine   Abstufung, 

je  i  aehdem  ob  es  sich  um  einen  unverhei- 
rateten,   kinderarmen    oder    kinderreichen 

Uten     handelt,    durchgeführt.    —    Die 
j;     bsn  rierung   hatte   wenige   -Monate   vor 
i       politischen  Umwälzung  im  Jahre  1918 

eingehenden  Beratungen  mit  allen  in 
j;     seht  kommenden  Sachverständigen  dem 

den  Entwurf  eines  Gesetzes  gegen 
die    Unfruchtbarmachung    und    Schwanger- 

erbrei bung  vorgelegt,  da  eine  Ver- 
,  fungder  damaligen  und  noch  jetzt  gelten- 

bung    auf    diesem    Gebiet    für 
rderlicfa  erachtet   wurde.     Die  Vorlage 

Dicht    mehr   zur    Verabschiedung. 
I  at  im  Jahre  L920eine  große  Anzahl 

\  Jdemokratischen  Abgeordneten  im 
1.  I   itiativantrag  |  estellt,  wo- 

dann  für  Btraflo    i  r« 
'.  i  i  '.  on  der  Schwan- 

i  ler  mit  ihrer  Einwilliguni 
!i   drei  .Monaten  der 

ommen  wird.     Die 
tnokraten    unterbrei- 

!   Vor- 
I .     :   •   aber  nicht 

tu    •  l  G 

1  L920  g<  forderl 
daß  der  Agita  bung  bzw, 

.    iim- i  D  mit    allem 
werden 

i  Gesetz, 

hat, 

[i   pl    ■  Gleich- 
er  in 

Bayern,  Württemberg  und  Baden.  Gegen 
dieses  Gesetz  wurden  von  Anfang  an  Ein- 

wände vorgebracht,  und  die  Opposition  ist 
jetzt  nicht  nur  nicht  verstummt,  sondern  in 
die  weitesten  Volksschichten  gedrungen. 
Der  in  der  Impfung  liegende  Schutz  wird 
von  den  Gegnern  nicht  für  hinreichend  er- 

wiesen erachtet,  Gesundheitsschädigungen 
werden  befürchtet,  und,  ganz  abgesehen  von 
den  hohen  Kosten,  auch  der  Zwang,  dieser 
Eingriff  in  die  persönliche  Freiheit,  wird 
unangenehm  empfunden.  Zwecks  Beseiti- 

gung oder  Aenderung  des  Impfgesetzes 
(Einführung  der  Gewissensklausel  nach  eng- 

lischem Vorbildet  wurden  dem  Reichstag 
im  Laufe  der  Jahre  bis  in  die  jüngste  Zeit 
zahlreiche  Eingaben  unterbreitet,  jedoch 
ohne  ihr  Ziel  zu  erreichen.  Das  Gesetz  hat 
bewirkt,  daß  die  Pocken  für  die  gegenwärtige 
Generation  der  deutschen  Aerztc  eine  fast 
unbekannte  Krankheit  sind;  darum  sind 
die  Regierung  und  die  Reichstagsmehrheit 
von  dem  Nutzendieserallerdingskostspicligen 
Institution  überzeugt.  (  gl. den  Art.,, Impfung 

(Schutzpockenimpfung)  und  Impfwesen"). 
Im  Zusammenhang  mit  dem  Impfgesetz 

wurde  im  Jahre  1876  das  Reichsgesund- 
heitsamt als  technisch  beratende  Behörde 

der  Reichsverwaltung  geschaffen.  Dem  Amt 
fielen  folgende  Aufgaben  zu:  .,Das  Reichs- 

kanzleramt sowohl  in  der  Ausübung  des 
ihm  verfassungsmäßig  zustehenden  Auf- 

sicht srecht  es  über  die  Ausführung  der  in 
den  Kreis  der  Medizinal-  und  Veterinärpolizei 
fallenden  Maßregeln,  als  auch  in  der  Vorbe- 

reitung der  weiter  auf  diesem  Gebiete  in  Aus- 
sicht zu  nehmenden  Gesetzgebung  zu  unter- 

stützen; zu  diesem  Zwecke  von  den  hierfür 
in  den  einzelnen  Bundesstaaten  bestehenden 

Einrichtungen     Kenntnis     zu     nehmen,     die 
Wirkungen  der  im  Iniere^se  der  Öffentlichen 
Gesundheitspflege    ergriffenen    Maßnahmen 
zu  beobachten   und   in  geeigneten  hallen  den 
Staats-  und  Gemeindebehörden  Auskunft 
zu  erteilen,  die  Entwicklung  der  Medizinal- 

in  außerdeutsenen  Landern  zu 
verfolgen  Bowie  eine  genügende  medizinische 
Statistik  für  Deutschland  herzustellen." 

Das  i        G  i  Grund  dei  Vw 
arbeiten   di      BeicJ     •  undheitsamtes    ent« 
3t and,    war    das    Gesetz    bei  reifend    den 
Verkehr    mil    Nahrungsmitteln,    Ge- 
n  ußmittel  n  ii  nd  Gebrauc  fa  I  d- 
den  is  .   I  1     \  .   I^T'.M.     E>  WM  n:oh  dem  i 
tischen  Vorbilde   vom   Jahre  1876  gi  taltel 
worden  und    ollte  den  b<  1 1 D  ;erischen  Ver n   i!'  r    Wäret 

Vei  ial-i  hurij  <  n    Mi  ursachten    Gesund!  i 

irken.     Da  die  all- Bi  ii  immungen    d 
ch  in  mancher  llii-icln   all  uiizu- 

i  .!•:•'  ii  er- 
i. 
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nächsten  Jahre  die  Gesetze  betr.  den  Ver- 
kehr mit  blei-  und  zinkhaltigen  Gegen- 

ständen, betr.  Verwendung  gesund- 
heitsschädlicher Farben  bei  der  Her- 

stellung von  Nahrungsmitteln,  betr.  den 
Verkehr  mit  Butter,  Käse,  Schmalz 
und  deren  Ersatzmitteln,  betr.  Schlacht- 

vieh- und  Fleischbeschau,  das  Wein- 
gesetz, das  Süßstoffgesetz  und  das  Ge- 

setz betr.  Phosphorwaren.  (Vgl.  den  Art. 
„Nahrungsmittelpolizei"). 

Neben  dem  Impf-  und  dem  Nahrungs- 
mittelgesetz gibt  es  nur  noch  ein  bedeutungs- 

volles Reichsgesetz,  das  ausschließlich  hygie- 
nischen Zwecken  dient:  das  Seuchen- 

G.  v.  31./VII.  1900.  Das  Gesetz,  das  auf- 
fallend spät  geschaffen  wurde  (offenbar, 

weil  man  meinte,  daß  die  Seuchenbekämp- 
fung Aufgabe  der  Einzelstaaten  und  Ge- 

meinden ist),  erstreckt  sich  jedoch  nur  auf 
wenige,  zumeist  vom  Auslande  eingeschleppte 
und  daher  in  der  Regel  nur  an  der  Peripherie 
des  Reiches,  namentlich  in  Hafenstädten, 
auftretende  Krankheiten,  nämlich  Aussatz 
(Lepra).  Cholera  (asiatische),  Fleckfieber, 
Gelbfieber,  Pest  und  Pocken;  es  bestimmt, 
daß  jede  Erkrankung  oder  der  Verdacht  der 
Erkrankung  und  jeder  Todesfall  an  einer 
dieser  Krankheiten  unverzüglich  anzuzeigen 
sind,  daß  Kranke  und  Krankheitsverdächtige 
isoliert  und  die  Räume  sowie  Gebrauchs- 

gegenstände, mit  denen  sie  in  Berührung 
kamen,  desinfiziert  werden  müssen. 

Das  Reichsseuchengesetz  erhielt  durch 
die  Internationale  Sanitäts-Ueber- 
einkunft  zu  Paris  v.  3./XII.  1903  eine  be- 

deutungsvolle Ergänzung.  Hiernach  haben 
die  meisten  Kulturstaaten  insbesondere  die 
Verpflichtung  übernommen,  sich  gegenseitig 
sofort  von  dem  ersten  Auftreten  festgestellter 
Pest-  oder  Cholerafälle  in  ihrem  Gebiete 
Nachricht  zu  geben.  (Vgl.  den  Art.  „In- 
fektionskrankheiten"). 

In  das  Seuchengesetz  wurde  eine  Be- 
stimmung aufgenommen,  wonach  in  Ver- 
bindung mit  dem  Gesundheitsamt  ein 

Reichsgesundheitsrat  gebildet  werden 
soll,  der  namentlich  das  genannte  Amt  bei 
der  Erfüllung  seiner  Aufgaben  zu  unter- 

stützen und  den  Landesbehörden  auf  Er- 
suchen Rat  zu  erteilen  hat.  Der  Reichs- 

gesundheitsrat besteht  aus  9  Ausschüssen, 
die  sich  jedoch  fast  ausschließlich  mit  Fragen 
der  physischen  Hygiene  befassen,  während 
die  Aufgaben  der  sozialen  Hygiene  fast  ganz 
unberücksichtigt  blieben.  Aus  dem  Reichs- 

gesundheitsamt sind  zwar  bedeutungsvolle 
Arbeiten  hervorgegangen  (es  sei  nur  an 
die  epochemachende  Entdeckung  des  Tuber- 

kelbazillus von  R.  Koch  erinnert);  auch  die 
im  Reichsgesundheitsamt  hergestellte  Sta- 

tistik und  die  fortlaufenden  Veröffentlichun- 
gen über  die  gesundheitlichen  Maßnahmen 

in  Gesetzgebung  und  Verwaltung  (nicht  mü- 
der deutschen  Einzelstaaten,  sondern  auch 

der  ausländischen  Staaten)  haben  einen  hohen 
Wert.  Aber  von  einem  wirkungsvollen  Ein- 

fluß auf  die  Gesundheitsgesetzgebung  war 
bisher  weder  beim  Reichsgesundheitsamt 
noch  beim  Reichsgesundheitsrat  etwas  zu 
erkennen.  Ganz  abgesehen  davon,  daß  die 
Leitung  des  Reichsgesundheitsamtes  in 
Händen  eines  Arztes,  der  in  der  Praxis  ge- 

standen hat  und  eine  umfassende  Kenntnis 
der  Gesundheitsverhältnisse  besitzt,  liegen 
sollte,  ist  die  Organisation  des  Amtes  und 
seines  Rates  unzweckmäßig,  da  sie  keine 
Möglichkeit  haben,  die  Initiative  für  den 
Fortschritt  der  Hygienegesetzgebung  zu 
ergreifen,  sondern  nur  Körperschaften  sind, 
die  auf  Fragen  antworten.  Daher  kommt  es, 
daß  unsere  Hygienegesetzgebung  noch  ganz 
unzureichend  gestaltet  ist. 

Im  Hinblick  auf  die  Unzulänglichkeit  der 
deutschen  Hygienegesetzgebung  sowie  die 
Machtlosigkeit  des  Reichsgcsundheitsamtes 
und  des  Reichsgesundheitsrates  regte 
A.  Fischer  im  Jahre  1917  an,  der  Präsident 
des  Reichsgesundheitsamtes  möge  ein 
Reichsgesundheitsparlament,  das  zu 
allen  in  das  Gebiet  des  Gesundheitswesens 
fallenden  Gesetzentwürfen  Stellung  nehmen 
und  selbst  gegebenenfalls  Gesetzesvorschläge 
unterbreiten  soll,  berufen.  Da  dieser  An- 

regung nicht  entsprochen  worden  ist,  wurde 
im  Sommer  1919  versucht,  auf  dem  Boden 
des  deutschen  Vereins  für  öffentliche  Ge- 

sundheitspflege eine  Art  Gcsundhcitsparla- 
ment  zu  bilden;  der  Versuch  mißlang.  Er- 

freulicherweise wurden  aber  seitdem  in 
Württemberg  und  neuerdings  in  Preußen 
von  Staats  wegen  Gesundheitsparlamente 
die  den  Namen  „Landesgesundheitsrat' 
führen,  geschaffen.  Das  württembergische 
Gesetz  betreffend  die  Neuordnung  des  Ge- 

sundheitswesens v.  15./XII.  1919  bestimmt, 
daß  ein  Landesgesundheitsrat  gebildet  wer- 

den soll;  diesem  sollen  außer  den  medizini- 
schen und  hygienischen  Sachverständigen 

auch  Laien,  welche  die  in  Betracht  kommen- 
den Organisationen  vertreten,  angehören. 

Die  Mitglieder  des  Gesundheitsrates  beraten 
nicht  nur  die  vom  Ministerium  vorgelegten 
Gegenstände,  sie  können  auch  selbst  die 
Beratung  gesundheitlicher  Fragen  in  An- 

regung bringen.  Das  Preußische  Staats- ministerium hat  am  30./IV.  1921  ebenfalls 
angeordnet,  daß  ein  Landesgesundheitsrat 
ins  Leben  gerufen  wird;  er  soll  bereits  am 
l./VII.  1921  seine  Tätigkeit  beginnen.  Der 
Landesgesundheitsrat  soll  sich  nicht  nur 
zu  den  ihm  vom  Minister  für  Volkswohlfahrt 

unterbreiteten  Fragen  äußern,  sondern  auch 

aus  eigenem  Antriebe  Vorschläge  zur  Ab- 
stellung von  hygienischen  Mängeln  machen. 

Die  Mitglieder  werden  vom  Staatsministerium 
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auf  5  Jahre  ernannt  und  bei  ihrer  Einführung 
durch  den  Minister  mittels  Handschlags  an 
Eides  statt  auf  gewissenhafte  Erfüllung  ihrer 

Amtspflichten  verpflichtet;  sie  erhalten  Ge- 
bühren, Anwesenheitsgeld  oder  Reisever- 1 

gtttung. 
Den  Kampf  gegen  die  im  Setichengesetz 

nicht  Benannten  Infektionskrankheiten  hat 
man  den  Einzelstaaten  überlassen.  Nach 
\  B  dee  Gesetzes  kennen  zwar  die  Vorschriften 
über  die  Anzeigepflicht  auch  auf  andere  j 
übertragbare  Affekt  ioi  en  ausgedehnt  werden; 
von  dieser  Befugnis  wurde  aber  bisher  kein 
Gebrauch  gemacht.  Manche  Einzelstaaten, 
zuerst  Preußen  im  Jahre  1905,  haben 
Eri  anzun)  ■■  esetze  geschaffen.  Diese, 
beziehen  sieh  auf  die  meisten  übertrag- 

baren Krankheiten,  so  auf  Diphtherie, 
kstarre,  Kindbettfieber,  Körnerkrank- 
heit, Ruhr,  Scharlach,  Typhus,  Milzbrand. 

Die  Bestimmungen  betreffen  die  Anzeige-j 
pflicht  und  die  Ausführung  der  Desinfektion. 
In  einigen  Staaten,  wie  z.  B.  in  Baden  im 

L911,  wurden  diese  Vorschriften  auch 

auf  die  vorgeschrittene  Tuberkulose  aus-j 
erdinge  ohne  daß  hierbei  in 

der  Praxi-  ein  befriedigender  Erfolg  erzielt 
wurde,  da  alljährlich  weit  mehr  Menschen 
an  Schwindsucht  sterben,  als  angezeigt 
wurdi  i  d  doch  das  Gegenteil  zu  er- t, 

len  wurden  im  Jahre  1904  und 

in  England  im   Jahre  1911  besondere  Tu- 
bei  i  chaffen.      Auch   in  j 
Deutschland  wird  jetzt  Beil  mehreren  Jahren 

•  -  Bolcben  Gesetzet   ■  b- 
Bchei  der    Regierungs- 

•  I,  oichl  erschienen.    I  le- 

:  DUg  der  Geschlecht  s- 

kn  •  jetzl  nur  in  Däne- 
Oj  i    und    in    Schweden 

he  Beichsregie- 
.'  ein  jolcl  i    l 

1 1.  ffentlichkeit 

zui  1  rden 

in  di  ■     i  eon   An 

\  :l.  di  d  Ar;.  „Alkoholisn 
1.    J:  ■.'.!. 

welche  in 

I   dl  r 

.•■/••-.  Heb- 

j  in  !.'  • L01O 
. 

in   Heil- 

ollte 

geinndheit  liehet    1 

teresse  der  Minderbemittelten.  Die 
oben  genannten  Seuchen  wirkten  früher  ganz 
besonders  verheerend  bei  den  in  engen 
Straßen  und  in  schlechten  Wohnungen  hausen- 

den minderbemittelten  Volksschichten,  ver- 
schonten jedoch  auch  die  Häuser  des  Mittel- 

standes und  die  Paläste  der  Reichen  nicht. 
Während  aber  mit  Recht  Reich,  Staat  und 
Gemeinden  keine  Geldmittel  scheuten,  um 
diese  Krankheiten  zu  verhüten,  wurde  gegen 
die  Gesundheitsschädigungen,  unter  denen 
lediglich  die  Minderbemittelten  litten,  nicht 
mit  dein  einsprechenden  Kraftaufwand  vor- 
gegangen.  Die  wirtschaftliche  Notlage  ist, 
wie  ziffernmäßig  dargelegt  wurde,  für  sehr 
viele  Affektionen  die  Bedingung,  wie  anderer- 

seits langdauernde  Krankheiten  zur  finan- 
ziellen Bedrängnis  führen.  Mithin  hat  die 

Gesundheitsgesetzgebung  insbesondere  zwei 
Aufgaben  zum  Schutz  der  Minderbemittelten 
zu  lösen:  1.  Verhütung  der  zu  Krankheiten 
führenden  Bedingungen,  die  aus  sozialen 
Mißständen  stammen;  2.  Sorge  für  die  Kran- 

ken, um  sie  vor  dauernder  Erwerbsunfähig- 
keit und  Armut  zu  bewahren. 

In  gewissem  Umfange  bemühte  sich  die 
deutsche  Gesetzgebung  schon  vor  dem  Kriege, 
diesen  Forderungen  gerecht  zu  werden.  Aber 
die  gesetzlich  getroffenen  Maßregeln  waren 
lückenhaft  und  enthielten  sogar  Widersprüche 
innerhalb  ihrer  einzelnen  Teile.  Erst  kurz 
vor  dem  Ausbruch  der  Revolution  betonte 
die  Reichsregierung,  daß  man  auf  dem 
Gebiet  der  Volksgesundheitspflege  aus  dem 
Stadium  des  aphoristischen  Arbeit ens  zu  dem 
des  systematischen  /Yrbeitens  gelangen  müsse. 

Die  deutsche  Reichsverfassung  v. 
ll./VIII.  1919  strebt  nun  auch  auf  diesem 
Gebiete  der  Hygiene  großzügige  Neuerungen 
an.  Sie  bestimmt  im  Art.  7,  daß  das  Reich 
die  Gesetzgebung  hat  über:  das  Gesundheit* 
wesen,  die  Bevölkerungspolitik,  die  Mutter- 

schafts-, Säuglinf  -,  Kinder- und  Jugendfür- 
.  die  Fürsorge  für  Kriegsteilnel  mer  und 

ihre  Hinterbliebenen,  das  Arbeitsrecht,  die 
bei  di  "  und  den  Schutz  der  Arbeiter 

und  \  w  ji  den  Arbi  h  -  nachweis, 
den  Verkehr  mit  Nahrungs-  und  Genuß- 
mitteln,  d  da   Armen* 

n    und   die    W.v  In  den 
Ant    119  und   L20  heißl    i      daß  die  Ehe 

det   Familienlebens  und  der 
Erhaltung    und     Vermehrung    der    .Nation 
unter    Im  ionderem    Schutz   der    \ 

-,  daß  die  < lesunduns  der  Familie  Auf- 
.  daß  kindem  ii  1 1  Fami- 

lien leichende   l  Eu 
haben,  daß  die  Mutterschaft  Anspruch  aal 

Schutz  im  d  die  I  üi  wrge  di 
daß  die  l  zur 

leiblichen,    eeli  chen   und              I  aftlii  ben 
'1  Debtii  keil  obei  te  Pflicht   und  uatfirl 

d«r  Ehen  i  t,  überderei  B 
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staatliche  Gemeinschaft  wacht,  daß  den 
unehelichen  Kindern  durch  die  Gesetzgebung 
die  gleichen  Bedingungen  für  ihre  Ertüch- 

tigung zu  schaffen  ist,  wie  den  ehelichen,  und 
daß  die  Jugend  gegen  Ausbeutung  sowie 
gegen  sittliche,  geistige  und  körperliche  Ver- 

wahrlosung zu  schützen  ist.  Im  Art.  161 
wird  noch  besonders  betont:  „Zur  Erhaltung 
der  Gesundheit  und  Arbeitsfähigkeit,  zum 
Schutz  der  Mutterschaft  und  zur  Vorsorge 
gegen  die  wirtschaftlichen  Folgen  von  Alter, 
Schwäche  und  Wechselfällen  des  Lebens 
schafft  das  Reich  ein  umfassendes  Versiche- 

rungswesen unter  maßgebender  Mitwirkung 
der  Versicherten."  Die  neue  Verfassung 
verspricht,  wie  man  sieht,  recht  viel.  Ob 
den  schönen  Worten  die  entsprechenden 
Taten  des  Reiches  folgen  werden,  bleibt 
abzuwarten.  Bis  jetzt  ist  von  der  Durch- 

führung dieser  Aufgaben1)  sehr  wenig  zu 
spüren  gewesen.  Vermutlich  wird  auch  in 
Zukunft  die  Gesundheitsgesetzgebung  vor- 

zugsweise den  Gliedstaaten  überlassen. 
Jedenfalls  wurde  hierzu  in  dem  Art.  12 

die  Grundlage  geschaffen;  dort  heißt  es:  „So- 
lange und  soweit  das  Reich  von  seinem  Ge- 

setzgebungsrechte keinen  Gebrauch  macht, 
behalten  die  Länder  das  Recht  der  Gesetz- 

gebung." Dies  trifft  insbesondere  für  die 
einzelnen  Teile  der  Gesundheitsgesetzgebung 
zu.  Tatsächlich  ist  zu  beobachten,  daß,  wäh- 

rend die  Reichsgesetzgebung,  soweit  es  sich 
um  Fragen  der  öffentlichen  Hygiene  handelt, 
äußerst  langsam  arbeitet,  manche  Glied- 

staaten durch  die  Gesetzgebung  und  Ver- 
waltung eifrig  die  gesundheitlichen  Miß- 

stände bekämpfen. 
Von  den  zurzeit  vorliegenden  gesetzlichen 

Maßnahmen,  die  dem  Gesundheitsschutz  der 
Minderbemittelten  dienen,  stammen  die 
meisten  schon  aus  der  Zeit  vor  dem  Kriege; 
für  einen  anderen  Teil  der  hier  in  Betracht 

kommenden  Einrichtungen  wurde  wenig- 
stens die  Grundlage  bereits  vor  dem  Kriege 

geschaffen. 
Da  die  sozialhygienischen  Zustände  einer 

Bevölkerungsklasse  vor  allem  von  den  Lohn- 
und  Arbeitsverhältnissen  beeinflußt  werden, 
so  haben  die  Vorschriften,  mit  deren  Hilfe 
die  Arbeitsbedingungen  verbessert  werden 
können,  eine  hohe  hygienische  Bedeutung. 
In  dem  Koalitionsrecht  (§  152  der  GO.) 
liegt    mithin    ein    großer    sozialhygienischer 

1)  Anmerkung  bei  der  Korrektur:  Im  März 
1921  ging  dem  Reichstage  der  Entwurf  eines 
Reiohsjugendwohlfahrtsgesetzes  zu.  Im  §  1 
heißt  es,  daß  jedes  deutsche  Kind  ein  Recht 
auf  körperliche,  geistige  und  sittliche 
Erziehung  hat.  Diese  Bestimmung  ist  wohl  zu 
begrüßen.  Aber  gegen  die  in  der  Vorlage  ent- 

haltenen Anordnungen,  betreffend  Organisation 
der  Jugendämter  hat  sich  der  Erste  deutsche 
Gesundheitsfürsorgetag  am  26./V1.  1921  aus- 

gesprochen.    (Vgl.  den  Art.  „Jugendamt".) 

Wert,  der  allerdings  erst  durch  die  nach 
Kriegsbeendigung  getroffenen  Einrichtungen 
voll  in  die  Erscheinung  treten  konnte.  Aber 
selbst  wenn  der  Koalitionsfreiheit  auch  früher 
kein  Hindernis  im  Wege  gestanden  hätte, 
wären  die  im  Interesse  der  Volksgesundheit 
erforderlichen  Arbeitsbedingungen  nicht  so 
leicht  lediglich  durch  Vereinbarungen  zwi- 

schen Arbeitgebern  und  Arbeitnehmern  zu 
erreichen  gewesen.  Darum  haben  alle  Kultur- 

staaten mit  Hilfe  der  Gesetzgebung  für  einen 
gewissen  Arbeiterschutz  gesorgt.  Eng- 

land hat  hiermit  bereits  im  Jahre  1802  be- 
gonnen, die  erste  deutsche  Gewerbeordnung 

entstand  im  Jahre  1869.  Das  deutsche  Ge- 
setz erfuhr  mehrfach  Verbesserungen,  zuletzt 

im  Jahre  1910.  Die  Novellierungen  zeitigten 
für  Kinder,  Jugendliche,  Arbeiterinnen  und 
junge  Mütter  noch  besondere  Schutzmaß- 

nahmen. Es  blieben  aber  trotz  der  Vorzüge, 
welche  die  deutsche  Schutzgesetzgebung  im 
Vergleiche  mit  entsprechenden  ausländischen 
Bestimmungen  besitzt,  doch  noch  große 
Lücken  offen,  insbesondere  hinsichtlich  des 
Maximalarbeitstages,  des  Verbotes  der  Nacht- 

arbeit, der  vollen  Sonntagsruhe,  des  Sams- 
tagsfrühschlusses, des  Erholungsurlaubes  und 

der  ärztlichen  Mitwirkung  bei  der  Gewerbe- 
aufsicht. Die  Nachtarbeit  der  Bäcker  wurde 

erst  nach  Kriegsbeginn  untersagt.  (Vgl.  den 

Art.  „Arbeiterschutzgesetzgebung".)  Den 
Achtstundentag,  den  schon  vor  mehr  als 
100  Jahren  der  deutsche  Arzt  Hufeland 
und  im  Jahre  1894  die  19.  Sektion  des  8.  In- 

ternationalen Kongresses  für  Hygiene  und 
Demographie  gefordert  haben,  führte  man 
sogleich  nach  der  politischen  Umwälzung 
im  Jahre  1918  ein.  Es  ist  jedoch  fraglich, 
ob  diese  schematische  Begrenzung  der  Ar- 

beitszeit für  alle  Berufsarten  zweckmäßig 
ist,  da  es  Erwerbszweige  gibt,  bei  denen 
eine  etwas  längere  Betätigung  ohne  gesund- 

heitlichen Schaden  zu  verrichten  wäre, 
während  bei  anderen  Gewerben  selbst  8  Stun- 

den eine  zu  große  Beeinträchtigung  bewirken. 
Erwähnt  sei  noch,  daß  von  der  Revolutions- 

regierung u.  a.  die  Sonntagsruhe  im  Handels- 
gewerbe  angeordnet  wurde. 

Die  deutsche  Gesetzgebung  wollte  jedoch 
nicht  nur  Krankheiten,  die  durch  die  Er- 

werbsarbeit bedingt  sind,  verhüten,  sie 
bemühte  sich  auch,  erfolgte  Schädigungen 
durch  die  Kranken-,  Unfall-  und  In- 

validenversicherung zu  beseitigen  oder 
zu  mildern  und  weitere  Verschlimmerungen 
zu  vermeiden.  Seit  der  Botschaft  Kaiser 
Wilhelms  vom  Jahre  1881  wurde  di-e  deutsche 
Sozialversicherung,  deren  Vorbild  alle  Kul- 

turstaaten nachahmten,  vielfach  erheblich 
ausgebaut;  ihre  letzte  Gestaltung  erhielt 
sie  im  Jahre  1911  durch  die  Reichs- 

versicherungsordnung. Aber  auch  die 
RVO.    wies,    wie    schon    erwähnt    wurde, 
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noch  sehr  wesentliche  Lücken,  besonders 
hinsichtlich  einer  gehörigen  Schwangeren- 
nnd  Wöchnerinnenfürsorge,  der  obligatori- 
schen  Familienhilfe  und  dei  Arbeitslosen- 

versicherung auf.  Der  Krieg  brachte  dann 
die  Reichswochenhilfe,  eine  maßnähme,  die 
in  Gestalt  des  Gesetzes  über  Wochenhilfe 
und  Wochenfür8orge  v.  20. /IX.  1919  in 
die  Friedenszeil  übernommen  wurde;  dies 
Gesetz  wurde  durch  Abänderungsgesetze, 
vom  Mai  1920  und  Juli  1921  noch  ver- 

bessert. Hiernach  erhalten  nicht  nur  die 

versicherten  Schwangeren  und  Wöchnerin- 
neu.  sondern  auch  die  schwangeren  und  ent- 

bundenen Angehörigen  von  Versicherten 
Schwangerschafts-,  Wochen-  und  Stillgeld. 
Der  Reichstag  beschloß  ferner  am  19./1. 1921, 
die  von  der  Badischen  Gesellschaft  für  soziale 
Hygiene  ihm  unterbreitete  Eingabe,  wonach 
ein  besonderes  Gesetz  zur  Einführung  der 
obligatorischen  Familien  versichern  ng  ge- 

schaffen werden  soll,  der  Reichsregierung  zur 
rücksichtigung  zu  überweisen.  Erwähnt 
noch,  das  die  Hrwerbslosenfiirsorge 

durch  Kiick- Verordnungen  v.  23./IV.  und 
27  X.  1919  Bowie  v.  16./L  1920  und  die 
Kriegsbeschädigten-  und  Hinterblie- 

n  \  c  r-nr'.'ii  nur  bzw.  -I'ürsorge  durch 
urgunursG.  v.  12./V.  1920  ge- 

Nacfa  den  obigen  Darlegungen  über  die 
höbe  sozialhygienische  Bedeutung  niedriger 
I       osmittel-  und  Mietpreise  ist  es  eine  wich- 

Aufgabe   der    Gesetzgebung,   auf  ent- 
le   Zustände   im    Nahrungs-  und 

■:   hinzuwirken.      Die   Er- 
orii  -  lahmen  auf  dem  ( lebiete 

n  jedoch  tief  in 
■    volkswirtschaftliche    Fragen  ein, 

die  in  „Handwörterbuch"  von  fach- 
eingehend    behandelt 

Ausführungen  hierzu 
meinerseiu  unangebracht  Bind, 

inger  Zeit  gewünschte  Rei  ohs- 
fehll   Doch  immer.     An- 

Maßnahmen,   welche 
der  Be  »chaffui  tnder  Woh- 

nun  •    sollen,  (in  len  sich  /..  B.  in 
den   Zu '••  /.   \  um    Jahn-    1911. 

M    Mittel    war  iror    dem 
tände  im 

•  n     merklich     zu     I durch 

Bautätigkeit, 
II  <i     die     I 

ler  her* orgerufen  winde, 
steht  du-  i 
Willens  machtlo 

;  e    manche 
■  ii  \  <.r  <i.  i 

inderbaltunc  oV  r  MinüVrh  mitti  Iten 
haben,       I  .  orzu- 

Wurttci 

(1909)  und  Hamburg  (1910)  die  Erlaubnis 
zum  Halten  von  Pflegekindern  an  be- 

sondere Bedingungen,  namentlich  an  die 
hygienische  Beschaffenheit  der  von  den 
l'lie^eeltern  bewohnten  Räume  knüpfen. 
Ferner  sei  erwähnt,  daß  Württemberg  (1912) 
und  Oldenburg  (1913)  Gesetze  besitzen, 
welche  die  ärztliche  Untersuchung  der 
Schulkinder  vorschreiben. 

Sachsen  hat  am  30./V.  1918  ein  Gesetz 
über  die  Wohlfahrtspflege,  dessen  Aus- 
führungsbestimniungen  am  4./II.  1919  er- 

schienen, veröffentlicht.  Das  Gesetz  will  die 
Säuglings-  und  Kleinkinderpflege  einschließ- 

lich Mutterschutz,  die  Wohnungspflege.  die 
Krüppelhilfe  und  die  Tuberkulosebekämpfung 
regeln.  Das  ganze  Land  wurde  in  Pflegebe- 

zirke geteilt,  und  die  Wohlfahrtspflege  als 
Pflichtaufgabe  dieser  Bezirke  bezeichnet. 

In  Württemberg  wurde  am  4./X.  1919 
ein  Jugendamtgesetz  beschlossen.  Da- 

nach ist  in  jeder  Amtskörperschaft  und  in 
jeder  großen  Stadt  ein  Jugendamt  einzu- 

richten. Seine  Tätigkeit  umfaßt  die  Förde- 
rung, wenn  nötig  Schaffung  von  Einrich- 

tungen  des  Mutterschutzes,  der  Säuglings- 
und Kleinkinderfürsorge,  der  Fürsorge  für 

Schulkinder  außerhalb  des  Unterrichts  und 

für  die  uichtschulpflichtigen  Kinder,  schließ- 
lich die  Pflege  und  den  Schutz  der  schul- 

entlassenen Jugendlichen,  sowie  die  Fürsorge 
für  deren  Gesundheit,  insbesondere  durch 
Unterstützung  der  auf  diesem  Gebiet  tätigen 
Vereine  und  Personen. 

Preußen  besitzt  seit  dem  6./V.  1920 
ein  Gesetz  betr.  die  öffentliche  Krüppel- 

fürsorge. Hier  linden  sich  u.  a.  folgende 
Bestimmungen:  Die  Fürsorge  für  Krüppel 
unter  18  Jahren,  die  nicht  der  Anstaltspflege 
bedürfen,  und  die  Maßnahmen  zur  Verhütung 
der  Verkrüppelung  gehören  zu  den  Aufgaben 
der  Land-  und  Stadtkreise.  Bin  Arzt,  der 
in  Ausübung  seines  Berufes  bei  einer  Person 
unter  18  Jahren  eine  Verkrüppelung  wahr- 

nimmt,     ist      Verpflichtet,     hiervon     binnen 
einem  Monat  unter  Bezeichnung  des  Krüppels 
und  der  Verkrflppelui  e  zu  erstatten; 
ähnliches   gill    rür    Hebammen   und   Lehrer. 
Jede!   Stadt-   und   Landkreis   hat    mindestens 
eine  Für  orgesteile  iur  Krüppel  zu  schaffen 
Oder      sich      einer      solchen      anzuschließen. 

i  VgL     den     Art     ,.  KrüppelfQi  01  ■'■".  i     — ■  n  i  t  hier  noch  anzuführen,  dafi  dem 
i    Uli;. er  im   September   1920 

der    Entwurf   eint      Hebammengesetsei 
unterbreitet  wurde.  Nach  dei  Ge  talt,  welche 

iü(  rhielt,    oll  j<  dl 

in  l'n  ußen  An  pruch  auf  Hebammen« lnlfe.  wozu  auch  Vi  i  der  Wöchnerin 
im  Wochenbett  und  der  Neugeborenen,   owta 

mg  Ober   Pflege  und  das  Stillen 
Kinde    kommen,  haben.      Die   Hebammen 
»ollen  von  Provinzialrerband,  der  das  ganxt 
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Gebiet  in  Hebammenbezirke  einteilt,  an- 
gestellt werden.  Die  Hebamme  ist  zur  Hilfe- 

leistung in  allen  zu  ihrem  Fach  gehörenden 
Fällen  verpflichtet;  sie  erhält  ein  Grund- 

gehalt, einen  Zuschlag  je  nach  den  örtlichen 
Verhältnissen  und  eine  Vergütung  für  jede 
Entbindung;  Ruhegehalt  steht  ihr  zu.  Die 
Gebühren  für  die  Geburten  sind  an  den  Pro- 
vinzialverband  zu  entrichten.  Die  Gesetzes- 

vorlage konnte  von  dem  Landtage,  der  kurz 
vor  seinem  Ende  stand,  nicht  mehr  hinreichend 
geprüft  werden  und  wurde  daher  abgelehnt; 
eine  neue  Vorlage  ist  jedoch  dem  Landtage 
wieder  zugegangen.  (Vgl.  im  übrigen  den 
Art.  „Hebammenwesen",  oben  S.  208  ff.). 

5.  Verwaltung  des  öffentlichen  Ge- 
sundheitswesens. Neben  der  Gesetzgebung 

fällt  der  Verwaltung  eine  große  Reihe  von 
hohen  Aufgaben,  die  auf  dem  Gebiete  der 
öffentlichen  Hygiene  zu  lösen  sind,  zu.  Da 
nun  die  hygienischen  Probleme,  wie  z.  B. 
das  Tuberkulosebekämpfungsproblem,  an  den 
Grenzpfählen  des  jeweiligen  Gliedstaates 
nicht  Halt  machen,  da  vielmehr  manche 
wichtigen  Fragen,  insbesondere  solche  der 
Gesundheitsstatistik,  des  Arbeiterschutzes 
oder  der  Sozialversicherung,  hinreichend 
und  zweckdienlich  nur  vom  11 'ich  geregelt 
werden  können,  so  ergibt  sich  hieraus  das 
Verlangen  nach  einem  Reichsgesundheits- 

ministerium, gemäß  dem  Vorbilde  von 
England,  zumal  ja  auch  in  der  neuen  Reichs- 

verfassung das  Gesundheitswesen  ausdrück- 
lich als  eine  Aufgabe  des  Reiches  bezeichnet 

wird.  Wiederholt,  zuletzt  am  16./III.  1921, 
wurde  im  Reichstage  die  Bildung  eines 
Reichsministeriums  für  Volksgesundheit 
unter  fachmännischer  Leitung  beantragt, 
jedoch  stets  abgelehnt.  Seitens  der  ärzt- 

lichen und  hygienischen  Organisationen  wird 
aber  seit  langer  Zeit  das  Bedürfnis  nach 
einem  solchen  Reichsministerium  empfunden, 
und  die  Wünsche  dieser  Verbände  sind  hin 
reichend  begründet.  Einstweilen  behilft 
man  sich  seit  1917  damit,  daß  dem  Reichs- 

ministerium des  Innern  ein  Arzt  im  Range 
eines  Ministerialrats  angegliedert  ist. 

Die  Gesundheitsverwaltung  in  den  Glied- 
staaten ist  sehr  verschiedenartig  gestaltet, 

und  seit  der  Revolution  traten  und  treten 
noch  immer  viele  Veränderungen  ein.  Her- 

vorzuheben ist,  daß  nirgends  für  das  Ge- 
sundheitswesen eine  selbständige  Verwaltung 

geschaffen  wurde.  Ja,  die  jeweiligen  ärzt- 
lichen Leiter  der  Medizinalabteilungen  haben 

oft  nicht  einmal  die  Möglichkeit,  unmittelbar 
dem  Minister  zu  berichten,  da  sich  zwischen 
ihnen  und  dem  Minister  noch  ein  nichtärzt- 

licher Verwaltungsbeamter  befindet.  Nur 
einige  Staaten,  wie  Preußen  und  Bayern 
haben  wenige  Jahre  vor  dem  Kriege  den 
ärztlichen  Leitern  der  Medizinalabteilungen 
die   Stellung  eines  Ministerialdirektors  ein- 

geräumt. Gewöhnlich  war  das  Medizinal- 
wesen dem  jeweiligen  Ministerium  des  Jn- 

nern  angegliedert.  Seit  der  Revolution 
hat  man  empfunden,  daß  das  Gesundheits- 

wesen nicht  nur  aus  der  Gesundheitspolizei, 
sondern  (gegenwärtig  sogar  vorzugsweise) 
auch  aus  der  Gesundheitsfürsorge  bestehen 
muß.  Darum  hat  man  in  Preußen  das 
Gesundheitswesen,  dessen  Leitung  dem  So- 
z  i  al  hygieniker  Gottstein  übertragen  wurde, 
in  das  Ministerium  für  Volkswohlfahrt  ein- 

gereiht. In  anderen  Staaten,  wie  z.  B.  in 
Bayern  und  Baden,  wurden  in  den  jeweiligen 
Arbeitsministerien  Abteilungen  für  soziale 
Hygiene  eingerichtet,  während  die  (gesund- 

heitspolizeilichen) Medizinalabteilungen  bei 
den  Ministerien  des  Innern  verblieben;  aber 
diese  Gliederungen  sind  sehr  unzweckmäßig, 
so  daß  die  baldige  Zusammenfassung  aller 
Teile  des  Gesundheitswesens  jedes  Staates 
unter  einer  einheitlichen  ärztlichen  Leitung 
dringend  geboten  ist. 

Höchst  bedauerlich  ist,  daß  sowohl  das 
Reich  als  auch  die  Gliedstaaten  bisher  für 
das  Gesundheitswesen  und  namentlich  für 
sozialhygienische  Aufgaben  ganz  unzu- 

längliche Geldmittel  aufwandten.  Das 
Reich  stellte  noch  im  Jahre  1917/18,  wo  schon 
die  Nachrichten  über  die  starke  Zunahme  der 
Tuberkuloseerkrankungen  vorlagen.  nur 
200  000  M.  zur  Bekämpfung  der  Tuberkulose, 
für  die  Unterhaltung  der  Anstalt,  zur  Be- 

kämpfung der  Säuglingssterblichkeit  im 
Deutschen  Reich  nur  100  000  M.  zur  Ver- 

fügung. Der  Hygieniker  Abel,  der  10  Jahre 
die  Beratungen  des  Staatshaushaltsetats 
zwischen  der  Medizinal-  und  der  Finanzver- 

waltung in  Preußen  miterlebte,  schildert, 
daß  hierbei  stets  in  der  kleinlichsten  Weise 
gemarktet  wurde,  mit  dem  Erfolge,  daß  z.  B. 
im  Jahre  1913  für  Tuberkulosebekämpfung 
4471,  für  Krüppelfürsorge  2500,  für  Säug- 

lings- und  Kleinkinderfürsorge  50  544  M. 
ausgegeben  werden  konnten,  während  gleich- 

zeitig für  Ausgrabungen  in  Mesopotamien 
und  Samos  187  500  M.  ausgeworfen  wurden. 

Daß  von  den  Staatsverwaltungen 
trotzdem  auf  dem  Gebiete  des  Gesundheits- 

wesens, namentlich  hinsichtlich  der  Seuchen- 
bekämpfung Großes  geleistet  wurde,  muß 

anerkannt  werden,  allerdings  mit  der  Be- 
merkung, daß  die  sozialhygienischen  Aufgaben 

nicht  gebührend  gewürdigt  wurden.  Hin- 
gewiesen sei  z.  B,  darauf,  daß  die  Staats- 

verwaltungen durch  ihre  Statistischen  Aem- 
ter  den  für  die  Erkennung  der  Gesundheitszu- 

stände wichtigen  Zahlenstoff  darbieten  lassen. 
Des  weiteren  ist  die  bedeutungsvolle  Arbeit 
der  Gewerbeaufsichtsämter  hinsichtlich  des 
Arbeiterschutzes  und  der  Bekämpfung  der 

gewerblichen    Vergiftungen    hervorzuheben. 
Von  hoher  gesundheitlicher  Bedeutung, 

und  namentlich  auf  dem  Gebiete  der  sozialen 
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Hypiene,  sind  die  ̂ roßzüpijr011  Bcbadenver- 
hütcndcn  Einrichtungen,  welche  insbesondere 
mit  Hilfe  der  $§  303  und  1274  der  KVO. 
von  den  Land  e  s  versichern  Dg  saust  al- 

ten, der  Reich  saust  alt  für  Anvest  eilten- 
versioherung,  den  Berufsgenossen- 
sc haften  und  Krankenkassen  vor,  in 
und  nach  dem  Kriege  geschaffen  wurden. 
Genannt  seien  nur  das  llcilsiäiienverfahren 
bei  Tuberkulose  md  anderen  Erkrankungen, 
dieFürsorgi  lin  Alkoholiker  und  Geschlechts- 

kranke, die  Unfallverhütui  i^maLinahmen, 
die  Walderholungsstätten  und  Erholungs- 

heime, die  Behandlung  von  Zahnkranken, 
die  Gewährung  von  Stiflgeld,  tlio  Wohnungs- 

fürsorge, die  statistischen  Erhebungen  zur 
J-Jercichcruiic  ehr  hygienischen  Wissenschaft 
und  die  Haßnahmen  zur  gesundheitlichen 
Volk.- 1 

I  et   weiteren  haben   viele   Stadt-   und 
Kreis  Verwaltungen  große  Leistungen  auf 
dem  Gebiete  ilv^  Gesundheitswesens  aufzu- 

h.    Erinnert  sei  hierbei  zunächst  an  die 

großzugigen    gesundheitstechnischen    Maß- 
.  nie  Wasserleitungen,  Kanalisation, 
an  und  -reinigung,  Krankenanstal- 

.   Schulen,  Schlachthäuser  u.  a.  m.     In 
den  letzten  Jahn  n  and  Jahrzehnten  waren 

die  großen  Städte,  zum  Teil  auch 
die  Kreise  und  minieren  Gemeinden,  welche 
bah;  M/.ialliVL'ienische     Einrich- 

Bi  jo]  dere  Wohl- 
fahrts-  oder  Gesundheitsämter  wurden 

fen,  Stadt-  und  Kommunal- 
die     Leitung    des    örtlichen Schulärzte, 

-    und  Tubi  rkuloscfürsorge- 
wurden  ai  g<  .-t»  lh  1  Bi  jtern 

■  i  luizui  g    ange- 
Wobnungs-     und     Jugendamt«  i 

[reiche  Ver<  h  i .  die  sich 
auf  Zw(    eil   der 
•■■  wurden 

Z<  ,i    wird   die   1  raj  e 
ben    dem 

Gi  i.iii- daß 
. 

20  Richt- 
linii  • 

ozial- 
Literat«! : 

ht. 

—    l'i  u<  nkoft  i 

rh.    M'ryi w 
>;    /    .  i  ■  , 

i .  i  ■.•  ,.tiiii         Kaup, 

■l.  toz.  Hygiene,  Leipzig  1912.  —  II'.  JPraua- 
nil:,  Grundzüge  der  Hygiene,  11.  Aufl.  München 

-  C.  Flügge,  Grundriß  der  Hygiene, 
:>.  Aufl.,  Berlin  1921.  —  II.  Setter,  Grundriß 
der  Hygiene,  Dresden  1920.  —  II.  Abel,  Hand- 
/iitch  der  praktischem  Hygiene,  Jena  1913.  — 
JL.  v.  Stein,  Das  Gesundheitswesen,  Stuttgart 
1882.  —  <>.  Rapmund,  Das  öffentliche  Gesund- 

heitswesen, Teill,  1901,  Teil  II.  1914,  erschienen 
im  Hand-  und  Lehrbuch  der  Staatswissenschaften* 

-  Grotjatm,  Sozialt  Pathologie,  .'.  lufl.,  Berlin 
1915.  —  .1.  Viecher,  Grundriß  der  sozialen 

Hygiene,  Karlsruhe  1918,  .'.  Aufl.  im  Erscheinen 
begriffen.  —  Messe  u.  Tugendreich,  Krank- 

heit ".  soziale  Lage,  München  1918.  —  <u>tt- 
stein,   Die  neue  Gesundheitspflege,   Berlin   1920. 
—  Ascher,  Vorlesungen  über  ausgewählte  Kapitel 
der  sozialen  Hygiene,  Berlin  1921.  —  Teleky, 

Vorlesungen  Über  soziale  Medizin,  Jena  i'.<l't. — 
)/.    Baum,    Grundriß  der  Gesundheitsfürsorge, 

■':'.  Faßbender,  Des  deutschen 

Volkes  Wille  zum  Leben,  Freiburg  1917.  —  Du: 
Erhaltung  »//</  Mehl  ung  dt  r  dt  utscht  n  Volkskraft, 
Verhandlungen  der  8.  Konferenz  der  Zentralstellt 

für  Volkswohlfahrt,  Berlin  1916.  —  W.  Schall- 
mayer,  Vererbung  und  Auslese,  8.  inj!.,  Jena 
1918.  —  M.  v.  Grüber  u.  /;.  Rüdin,  Fort- 

pflanzung, Vererbimg,  Rassenhygiene,  München 
1911.  —  llo  in-,  i:.  Viecher,  Lenz,  Grundriß 
■  li  r  menschlichen  Erblichkeitslehre  und  Rassen 

hygiene,  München  i'.wi.  —  Prinzing,  Hand- 
buch </'  /•  medizinischen  Statistik,  •/<  im  1906.  — 

/.'.  Roesle,  Sonderkatalog  für  dit  Gruppe  Sta- 
tistik der  wissenschaftlichen  Abteilung  der  Tnter- 

nationalen  Hygiene-  Ausstellung,  Dresden  1911. — 
I   |  i  :m!  :     ,i         V, ■/   |     -,'■.-      •;/■■/  •.■<!:.  -/ii  ii     I  ■  ;'<  ffsütr 

lieh  ungt  n  übt  r  J!>  völkt  rungsbt  wt  gung,  Krankht  it.<- 
ii.  Todesursachen  usw.,  welche  das  Deutsche  Reich, 
dit  Gliedstaaten,  viele  Stadtgemeinden  sowie  dit 
ausländischen    Staaten    heran  m     aus- 

führlichere   Liste    hierüber   bei   A.  Fischer,    '.. 
«'.   soz.  Hyg.,    Seite  13—15).     Eint    vollständig 
Uebersicht    über   die  Literatur  bietet    namentlich 

in  mir     Bibliographisch 

Jahresbericht  über  soziale  Hygiene,  Demographie 
und     Medizinalstatistik     von     Grotjahn    und 

./,    Berlin    l»i    Schätz.       I"»    allgt 
m<  '/'•/'  Zeitschriften    der   öffentlichen  Gesund- 

Ii'  itspflt  ni  ii  ii'  i'  :  ..' 

liehe  Gesundheitspflege",   Braunschweig  bei    Vit 
weg.     „Veröffentlichungen   aus   dem   Gebiete  de% 

■  altung",    I'.i  rlin  ../.'  ii ■ 

ht  iii  ii" . 

i 

Berlin  bei  Hirschwall.    „Zeil  ■  ditinal 
/■.■Uni.';    Berlin    bt  <   //.   Kornfeld.     .    !>■ 

'.  i  '  phie",    Lt  iptig   bt 
i  /,.     Miih  ii  ii  ml,  n"    ni  tii.i 

he    Ab 

bt  i    i  '■    I       '/"' 

nhuwi- I  .         ■     .•'  /' 

li  /■•/  .!.  i I 
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B.  I  i I e  r a  t  u  r  z  »  d e  n  einzelnen  Ab- 
schnittt  n:  Zu  Abschnitt  1 :  M.  v.  Petten- 

1,-oJ'er.  Ueber  Hygiene  und  ihre  Stellung  an  den 
Hochschulen,  Braunschweig  1876.  — J.  P.I'ranh-, 
Vollständiges  System  einer  medizinischen  PoUzey, 

Mannheim  1770.  —  /•'.  A.  Mai,  Entwurf  einer 
Gesetzgebung  über  die  wichtigsten  Gegenstände  der 

mischen  Polizei  (anonym  erschienen,  Mann- 
heim 1808;  siehe  hierzu:  .1.  Fischer,  Ein  sozial- 

hygienischer  Gesetzentwurf  aus  dem  Jahre  1800, 
'•in  Vorbild  für  die  Gegenwart,  Ihr! in  1918). 
„Mediizinische  Reform",  eine  Wochenschrift,  heraus- 

gegeben von  /.'.  Virchow  u.  R.  Leubuscher, 
Berlin  I84849.  —  S.  Neumann,  Die  öffentliche 
Gesundheitspflege  und  das  Eigentum,  Berlin  1847. 
—  R.  Koch.  Die  Aetiologie  der  Tuberkulose, 
Berl.  Hin.  Wochenschr.  1888,  Nr.  15.  —  Gott- 

stein,  Einführung  in  das  Studium  der  sozialen 
\fedizin,  erschienen  im  „Dit  deutsclu  Klinik  an, 

Eingänge  des  20.  Jahrh.",  Bd.  A'/l'.  Ergänzungs- band III,   Berlin  1918.  —  Job.  Herrn.  Haas, 
y.tr    (•  ■•!(■! . -rlil:      irr       :j'id:       Ihli:    ii'.     1 JeutSik 
Vierteig,  f.    Sffentl.    Gesundheitspflege,    Bd.    XI 

.  —  Grotjahn,   Vorwort  tum  Jahresbericht 
über  die  Fortschritte  ".  d.  Geb.  d.  soz.  Hygiene, 
lui.  III.  ./<  na  1904.  —  -!.  Elster,  Die  Abgr< 

Gebietes  der  sozialen  Hygiene  Monat 

•  .'■!■  dizin  ».  Hygit  ne,  Bd.  IV  \ 
.Zur  Systematik  der  sozialen   Hygiene,  Deutsch. 
Viertel},  fü)  !.  (        ndheitspflege,   Bd.  XL  VI 

—  I.  Fischer,  Neut  Fragestellungen 

ii.  il.  dl,,  il.  Hygi  ■■■ .  Verb'ffentl.  a.  d.  Geb.  d. 
\fedizinalverwaltung,  Bd.  Ylll.  Heft  8,  Berlin 

—  Zu  l  bsch  n  i 1 1  2:  Christian  Döring, 
Die  Bevölkerungsbewegung  im  Weltkrieg,  Bulletin 

h  ,■  Studiengesellschaft  für  soziale  Folgen  des 
Krieges,  Heft  S,  Kopenhagen  1980.  Hunger- 

blockade und  Volksgesundheit,  Veröffentl.  a.  d. 
Geb.  d.  Medizinalverwaltung,  Bd.  X,  Heft  ■;, 
Berlin  1980.  —  .1/.  Kirchner,  Die  Zunahme 
der  Tuberkulose  während  des  Weltkrieges  und 
ihre  Gründe,  Zeitschrift  f.  Tuberk.,  Bd.  XXXIV, 
Heft  8  ".  '/-/  1981).   —   A.  Fischer,    Die 
Ausdehnung  des  Alkohol 'is ums  cor,  im  und  nach 

Kriegt  (Sozialhygit  nischt  Mitteilungen, 

Jahrg.  6,  Heft  ',.  1981).  —  Schxciening,  Sani- 
tätsstatistische Betrachtungen,  Abhandlung  in 

dem  Werk  Die  deutschen  AerzU  im  Weltkriege, 
lUrlin  1980.  — •/.  Ka/wp,   Wachstumsverhältnisse 

..'  -;•  ?;)■■'.  .iiil.-rln  n    ■!':    ,"*///      il:l(r:     fliff   SöiljlwiJS- 
,i.  Kleinkinderfürsorge,  I  .'■  Jahrg.,  Heft  S  (1981). 
—  A.  Fischer,  Vermißte  Folgen  der  deutschen 
Sozialversicherung.  Ein  Beitrag  zu  der  Frage: 
Sehn  itt  i  die  physische  I  <  reit  ndung  der  deutscht  n 
Irbeiterbevölkerung  fortf,  Jb.  f.  Not,,  III.  F. 
Bd.  XLVI,  Invaliditätsbedingungen  u.  InvaMdA- 
tätsursachen,  Veröff.  a.d.  Geb.  d.  Medizmalverw., 

I'.ii.  III,  Heft  10  ;  Tuberkulose  und  soziale  Umwelt, 
Sozialhyg.  Abhandl.,  Heft '4,  1981;  Die  Familien- 

versicherung in  Baden,  Sozialhyg.  Abhandl., 

Heft  ',  1980.  — Pr.  Oesterlen,  Handbuch  der 
medizinischen  Statistik,  Tübingen  1865;  Hand- 

buch der  Hygiene,  1.  Aufl.  (1851,)  8.  Aufl.  (1878). 
—  Prlnzing,  Die  zukünftigen  Aufgaben  der  Ge- 

sundheitsstatistik, Sozialhyg.  Abhandl.,  Heft  l. 
Karlsruhe  1920.  —  A.  Gottstein,  Periodische 
Untersuchungen  anscheinend  Gesunder,  Mediz. 
Klinik  1915.  —  L.  Teleky,  Zur  Morbiditäts- 

statistik der  Krankenkassen,  Ortskrankenkasse, 

Jahrg.  7,  1920,  S.  87.  —  H.  Lehmann,  Zur 
Morbiditätsstatistik  der  Krankenkassen,  Sozialhyg. 

Mitt.  1980,  Aprilheft.  —Zu  Abschnitt  S: 
Virchows  Rede  in  der  Sitzung  des  Preuß. 
Abgeordnetenhauses  um  l.fll.  I884.  Preuß. 
Ministerialerlaß  v.  28./XII.  1919  (MinBl.  1920, 
S.  18)  betreffend  Richtlinien  für  die  Ausbildung 
■mm  Kommunalärzten.  Erlaß  des  Preuß.  Mi- 

nisters für  Volkswohlfahrt  v.  12. jX.  1919,  Min- 
Bl. 1919,  S.  886,  betreffend  Bildung  eines  Landes- 

iiussrliiissrs  für  hygienische.  Volksbelehrung.  — 
O.  Neustättet,  Der  Reichsausschuß  für  hy- 

gienische Volksbelehrung,  Sozialhyg.  Mitteil.  1981, 
Aprüheft.  Ueber  Sozialhygienische  Akademien 
siehe  Sozialhyg.  Mitt.,  1980,  S.  49undl22.   Die 

gnahme  der  medizinischen.  Fakultäten  des 
Deutschen  Reiches  zur  Neuordnung  des  me- 

dizinischen Studiums  und  der  Prüfungen  bei 
II.  John,  Halle  1920.  —  Zu  Abschnitt  4: 
.1.  Nossig,  Einführung  in  das  Studium  der 
soziali  n  Hygient .  Stuttgart  1894.  —  Fr.  Walter, 
Die  Sozialhygiene  in  ihrem  Verhältnis  zur  Welt- 

anschauung und  Ethik.  Sozialhyg.  Abhandl. 
Heft  5,  1981.  —  K.  Haas,  Zur  Geschichte  der 
Krankenpflege  und  des  Krankenhauswesens  com 
Ausgang  der  Antike  bis  tum  Aufkommen  der 
Städtefreiheü  in   Deutschland,  erscheint  1988   in 

izialhyg,  Mitteilungen.  —  I.  v.  Stein, 
Handbuch  der  Verwaltungslehre,  Teil  II,  Stutt- 

gart 1888.  —  <i.  v.  Hoffmann,  I'ie  Rassen- 
hygient  in  den  Vereinigten  Staaten  ran 
amerika,  München  1918.  —  L.  Elster,  /:<- 
völke)  ungslt  hre  und  Bt  Völkerungspolitik,  Hdw.  d. 

St.,  ■■-.Ann.  Bd.  II,  S.  929  n.  98Sff.  -  A.  Fischer, 
Gesundheitsparlamente,  ßliinch.  med.  Wochen- 

schrift. 1919,  Nr.  89.  ■  -  KayserUng  •».  Leh- 
mann,  Bekämpfung  der  Tuberkulose  durch  die 

gebung,  Bericht  über  die  41.  Versammlung 
des  deutschen  Vereins  f.  öffentl.  Gesundheits- 

.  Braunschweig  1921.  Zur  Ecage  der  Tuber- 
kulosegesetzgebung  siehe  ferner :  Heft  l  der  Tuber- 

kulose-Bibliothek, Leipzig  1981  bei .'/.  .1.  Barth.  — Blasehleo,  Hygiene  der  Geschlechtskrankheiten, 
Weyls  Handbuch  der  Hygiene,  ..'.  Aufl.,  Bd.  VIII, 
[bt.  '.  I.ei/irig  UKW.  —  J.  Piaig,  Das  ameri- 

kanische Alkoholverbot  in  gesundJieitUcher  Be- 
ziehung, erscheint  in  den  Sozialhyg.  Mitt.,  1982, 

Januarheft.  —  Zu  Abschnitt  6:  Krautwig, 

Aufgaben  und  Or'/ai.:saii m  des  aj-nth-h.n  t 
sundheitswesens,  Referat   auf  dem  41.  deutschen 
lerztetage    September    1919.    —   R.    Abel,    Die 

r.r'nst'i:     Ai:tn:i:"u    der   i  ;,'::ill::  JW  •:    GsSunähstitS- 
pflege,  Oeffentl.  Gesundheitspfl.  Jahre/.  4.  1919, 
lieft  1.  Das  Gesundheitswesen  des  Preußischen 
Staates  in  den  Jahren   1914118,  bearbeitet  in  der 
l!  . ■■'■  .■.-...'  ilite.o'nirl  des  MirJiSterVJtttä  ./-;'  Vbtt» 

Wohlfahrt    (erschien  früher    alljährlich !),     Berlin 
1921  bei  Schätz.  —  W.  Prausnitz,  Atlas  und 

Lehrbuch  der  Hygiene  mit,  besonderer  Berück- 
sichtigung ihr  Städtehygiene,  München  1909  bt  1 

Lehmann.  Ueber  die  Ausdehnung  der  Gesund- 
hei/.'-  und  Wohlfahrtsämter  in  deutschen  Städten 

siehe:  Mitteilungen  der  Zentralstelle  des  deut- 
schen Städtetages,  Bd.  VII,  Nr.  12,  Dezemb,  r 

2919.  —  Chr.  Klumker  u.  Ii.  Seihmittmann, 

Wohlfahrtsämter,  Stuttgart  1980  bei  Enke.  — 
7-V.  '  Wenden  burg,  Kommunale  Gesundheits- 

fürsorge, Sozialhyg.  Mitt.  1920,  Heft  8.  Be- 
richt über  den  1.  Deutschen  Gesundheitsfiirsorgc- 

tag  in  Berlin  am  85.  Juni  1921,  Berlin  1921, 

Verla,,  Krieger-Dank.  Alfons  Fischer. 
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Hypothekarkredit. 
I.  Städtischer  Hypothekarkredit,  l. 

Wesen  und  Bedeutung.  '2.  Verwendung  und 
Sicherung.  3.  Geldgeber.  4.  Bedingungen.  II. 
Landwirtschaftlicher  Hypothekarkredit,  l.  Wesen 
und  Bedeutung.  2.  Aufgaben  und  Anforderungen. 
3.  Geldgeber  und  Darlehcnsbedingungon. 

Die  rechtliche  Definition  der  Hypothek 
„Belastung  eines  Grandstücke  in  der  Weise, 
daß  an  denjenigen,  zu  dessen  Gunsten  die 
Belastung  erfolgt,  eine  bestimmte  Geld- 

summe zur  Befriedigung  einer  ihm  zustehen- den Forderuni:  aus  dem  Grundstück  zu 

zahlen    ist"    (BGB.    fj    1113)  kann    auch 
Ausgangspunkt  für  die  wirtschaftliche  Wür- 

digung sein.  Eigenart  von  Kreditbedarf 
und  Befriedigung  dieses  Bedarfs  zwingen 
dazu,  zwischen  Btädüsehem  und  ländlichen 
Hypothekarkredit  zu  unterscheiden. 

I.  Städtischer  Hypothekarkredit. 
1.  Wesen  und  Bedeutung.    Kennzeichen 

m    wie    jedes    anderen    Hypo- 
thekarkredits    ist     seine     Sicherung    durch 

die  Verpfandung  eines  Grundstücks;  städti- 
-  Hypothekarkredil  ist  vor  allein  Real- und  zwar  Immobiliarkredit     Neben  dieser 

realen  Sicherung  hat  aber  in  vielen  Fällen 
auch    die    personale    noch    eine    Bedeutung; 
nicht  einmal  im  großstädtischen  llypothcken- 

■  ift,   wo  infolge  des  Vordringens  eines 
verhältnismäßig  Bcnnell  wechselnden  „Haus- 

verwalters mit  Eigentumsrechten"  besonders 
viel  auf  die  reale  Sicherung  ankommen  muß, 

onalkredit  vor    allem    bei 

nac!  Beleibungen    ■  in  der  Hypothek 
rerdrängt      Dae   erklärt    sich    nicht    etwa 

d  r  „Hausunternehmung" 
die  |  btigkeit  ausschlaggebend 

deren  Auswirkung  Bind  die  Grenzen 
verhältnismäßig  ondern    daraus, 

i  r   Verschuldung  de^    Hypo- 

e  Verwen- t im    Interesse   der 

ihlung  und   butand- 
■  Pfandobjekt«         ••  fäl  i i 

kann.     Auch    .  ,  !|,  |   beim 
■i    Grundkredil    die    „Grund- 

.id"   mit  i)ir--r  rechtlichi  ndig- 
keit  unlieben  Forderung 

I  M  v.  ie keim-     Bedeutung    BrUl  .um     man 
wnJil  in  el  dafür  ansehen,  daß 

n"    Realkredit 

huld- •  ing  der  durch- 
schnittlichen Verschuld  chen 

Hau                                           rhandenen 
mau 

ladti- dein 

Kriege  für  Deutschland  auf  20—50  Milli- 
arden M. ;  die  höchste  Schätzung  (Stein- 

mann-Bucher)  ist  also  2%  mal  so  hoch  als 
die  niedrigste.  Eine  allgemeine  Statistik 
des  Bestandes  der  Hypothekenschulden 
haben  wir  nicht;  die  Schätzungen  gehen 
auch  da  weit  auseinander.  Eberstadt  rech- 

nete z.  B.  für  Groß-Berlin  mit  einem  Hypo- 
ihekenbestande  von  83',  Milliarden  M.,  Leiske 
dagegen  mit  13  Milliarden  M.,  unter  An- 

nahnte einer  durchschnittlichen  90%-Ver- 
schuldung.  Eine  Statistik  der  Hypotheken- 

bewegung besitzen  wir  allerdings.  In  den 

,. städtischen  Bezirken"  Preußens  betrugen 
die  Eintragungen  188G— 1914  im  Jahres- 

durchschnitt 2,127,  die  Löschungen  1.097 
.Milliarden  M..  also  der  Mehrbetrag  der  Ein- 

tragungen 1,029  Milliarden  M.,  d.  i.  51,6% 
der  Eintragungen.  Zum  Vergleich  sei  gesagt, 
daß  im  Zeitraum  1886—1912  die  im  Jahres- 

durchschnitt in  Deutschland  emittierten 

Effekten  2,0  Milliarden  M.  —  dem  Kurs- 
wert nach  —  ausmachten;  davon  waren 

wieder  rund  ein  Fünftel  Pfandbriefe.  Die 

Bewegung  in  den  einzelnen  Jahren  weist 
sowohl  für  Neueintragungen  wie  für  Lö- 

schungen erhebliche  Unterschiede  auf;  der 
Prozentsatz  der  Löschungen  ist  bezeich- 

nenderweise in  den  Jahren  starker  Zunahme 
der  Eintragungen  am  geringsten. 

In  seinem  Gutachten  für  die  Immobiliar- 
kreditkommission schätzt  der  Vertreter  des 

städtischen  Ilausbesitzes  Baumert  die  hypo- 
thekarische Verschuldung  des  Hausbesitzes 

der  Kleinstadt  für  die  Vorkriegszeit  auf  bia 
zu  zwei  Drittel  des  Wertes  von  Haus  und 
Boden,  desjenigen  der  Mittelstadt  auf  bis 
zu  drei  Viertel  und  des  Hattsbesitzes  der 
Großstadt  wohl  bis  zu  90%.  Van  der  Borght 
berechnet  in  seinem  Bericht  die  Schuld- 

belastung des  gesamten  Berliner  Grund- 
besitzes für  L911  mit  76,41%  des  gemeinen 

Wertes. 
Je  höher  die  Kosten  eines  städtischen 

Wohnhauses    wurden,    desto  Be- 
deutung erlangte  das  Fremdkapital  bei  seiner 

Finanzierung.  Wahrend  im  übrigen  Erwerbs- 
leben die  Tendenz  herrscht,  mit  steinendem 

Kapitalbedarf  den  kapitalschwachen  Unter- 
nehmer durch  den  kapitalstarken  zu  ver- 

drängen,  v-ar  m  im    Wohnungswesen  eher 
ekehrt.    li  und  wirtschaftliche 

Gründe    brachten    die    „Beteiligung"    des 
KapitaUtarken   in    Form   des    Hypotheken- 

darlehen!  mit     ich       Für    ,  Renten  hau 
■  'i  eine  Finanzierung  mit  Rentenkapital 
H  allem  fremden      geeignet    Je  mehr 

Aula ■•■  .  n    dem    .. Rentner"   aber 
leiher  verzinslichen  Effi 

•>-n,  je  mehr  ferner  die  Verwaltung  VOfl 
-,    namentlich  Hassen mietshausern  all 

unbeouem  empfunden  wurde,  deeti 
icht  vorhanden,  das  Privatkapital 
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überwiegend  anders  als  im  Wege  des  Hypo- 
thekarkredits an  der  Hausunternchinung  zu 

beteiligen.  Erst  die  Wirkungen  der  Geld- 
entwertung brachten  eine  geänderte  Kon- 

junktur, über  deren  Naehhaltigkeit  nur 
schwer  etwas  Sicheres  zu  sagen  ist. 

2.  Verwendung  und  Sicherung.  Zwar 
ist  für  die  reale  Sicherheit  einer  Hypothek 
das  Grundbuch-  und  Hypothekenrecht  von 
entscheidender  Bedeutung,  aber  für  die 
wirtschaftliche  Würdigung  muß  in  erster 
Linie  die  Verwendung  des  Darlehens  be- 

rücksichtigt werden.  Auf  dem  Gebiete  des 
städtischen  Wohnungswesens  dient  die  Hypo- 

thek dem  Anlagekredit;  sie  ist  die  vorherr- 
schende Form  der  „Beteiligung"  des  Kapitals 

am  Wohnhausbesitz.  Die  Finanzierung  des 
Wohnhausbaues  ist  damit  zugleich  eine 
Frage  der  Kreditsicherung  für  den  Hypo- 
thekar. 

Die  in  Deutschland  vor  allem  gebräuch- 
liche Finanzierung  des  Wohnhausbaues  glie- 
derte sich  in  eine  vorläufige  und  eine  end- 

gültige. „Bestellbauten"  waren  bis  zum 
Kriege  in  der  Stadt  mehr  und  mehr  ver- 

drängt durch  „Verkaufsbauten",  durch  Bau- 
ten auf  „Spekulation".  Die  Kapitalkraft 

des  Bauunternehmers  dagegen  hatte  ab- 
solut und  relativ  nachgelassen;  relativ  ins- 

besondere da,  wo  der  Unternehmer  mehrere 
Bauten  nebeneinander  betrieb.  Dem  Durch- 

schnitt des  städtischen  Hausbesitzers  —  des 

gewerblichen  Vermieters  von  Wohnungen  — 
ging  es  nicht  besser.  In  allen  Phasen  hatte 
der  Kredit  eine  entscheidende  Bedeutung. 
Der  Baulustige  erwarb  das  Grundstück  meist 
mit  mindestens  einer  Hypothek  belastet; 
wollte  er  den  Bau  zu  Gange  bringen,  brauchte 

er  „Baugeld".  Dieses  war  nötig,  um  Liefe- 
ranten und  Handwerkern  Anzahlungen  zu 

machen,  wenn  es  nicht  gar  schon  zur  Be- 

gleichung der  „Restkaufgelder"  aus  dem 
Grunderwerb  gelegentlich  Verwendung  finden 

mußte  und  die  „Baugläubiger"  ganz  auf 
den  Zeitpunkt  der  „Regulierung",  der  end- 

gültigen Finanzierung,  verwiesen  wurden. 
Oefter  allerdings  war  die  Einräumung  eines 
Vorranges  vor  den  Restkaufgeldern  die  Be- 

dingung für  die  Hingabe  von  Baugeld,  das 
seinerseits  meist  ratenweise  mit  dem  Fort- 

schreiten des  Baues  zur  Auszahlung  kam. 
Baugeld  war  infolgedessen  nicht  billig,  der 
Lombardzinsfuß  der  Reichsbank  war  die 

Grundlage  der  Berechnung  des  Entgelts; 
dazu  trat  eine  —  meist  aufs  Quartal  bezogene 
—  Provision.  Auch  die  Bauhandwerker  und 
-lieferanten  mußten  ihr  Risiko  in  Rechnung 
stellen;  hohe  Preise  und  schlechte  Ware  wie 
minderwertige  Arbeit  kamen  nur  zu  häufig 

vor.  Ging  die  „Regulierung"  schnell  und 
glatt  vor  sich,  waren  die  Kosten  des  Baues 
durch  feste  Hypotheken  gesichert  und  damit 
auch    die    Voraussetzung    für    die    Absatz- 

fähigkeit des  Neubaues  gegeben,  dann  hatte 
man  oft  ein  gutes  Geschäft  gemacht. 

Damit  ist  die  wirtschaftliche  „Mission" 
des  städtischen  Hypothekarkredits  umschrie- 

ben, soweit  die  Finanzierung  des  Wohnhaus- 
baues in  Frage  kommt:  er  dient  dazu,  die 

endgültige  Kapitalzufuhr  sicherzustellen.  Für 
den  Bauunternehmer  kommt  es  sehr  darauf 

an,  eine  möglichst  hohe  „erste  Hypothek"  zu 
bekommen.  Daneben  bleibt  die  Hypothek 
ein  wichtiges  Mittel  der  Finanzierung  des 
Grundstücksumsatzes,  insbesondere  im 
Falle  des  Verkaufes.  Die  geringe  Kapital- 

kraft des  Erwerbes  zwingt  häufig,  in  Groß- 
städten meist,  zur  Kreditierung  eines  Teiles 

des  nicht  durch  die  Hypothekenübernahme 

„gezahlten"  Grundstückspreises.  Im  fol- 
genden soll  in  erster  Linie  auf  die  Finan- 
zierung des  Wohnhausbaues  eingegangen 

werden. 

Erste  Hypotheken  sind  am  wohlfeilsten, 
lassen  somit  auch  die  Kosten  des  Haus- 

besitzers niedrig.  Da  ferner  die  Nachhypo- 
thekare wegen  der  Schwierigkeiten  einer 

einwandfreien  Taxe  bei  ihren  Beleihungen 
vielfach  von  der  Höhe  der  Vorbelastung  an 
erster  Stelle  ausgehen,  bedeutet  eine  hohe 

i  erste  Hypothek  leichte  Finanzierung  des 
I  Baues  und  leichte  Gewinnrealisierung  für  den 
Bauunternehmer.  Eberstadt  meint  sogar  in 

!  seinem  Gutachten  für  die  Immobiliarkredit- 
kommission: „Der  Satz,  daß  die  Boden- 

beleihung  entscheidend  ist  für  die  Bewertung, 
gehört  zu  den  festbegründeten  Lehrsätzen 
unseres  Gebietes,  er  ist  gleichmäßig  bestätigt 
|  durch  Wissenschaft  und  Praxis,  wie  durch 

j  Geschichte  und  Gegenwart."  Tatsächlich 
:  wird  natürlich  der  Verkaufswert  eines  Haus- 

grundstücks —  und  damit  die  reale  Sicherheit 

|  der  auf  ihn  eingetragenen  Hypotheken  — 
i  trotz  vorübergehend  möglicher  und  wirksamer 
Auswüchse  der  Spekulation  —  auf  die  Dauer 
nur  bestimmt  „durch  die  dauernden  Eigen- 

schaften des  Grundstücks  und  den  Ertrag, 
welchen  das  Grundstück  bei  ordnungsmäßiger 
Bewirtschaftung  jedem  Besitzer  nachhaltig 

gewähren  kann"  (§  12  HypBkG.);  eine  noch 
so  hohe  Beleihung  kann  nicht  darüber  hinweg- 

täuschen, daß  der  Käufer  Kosten  und  Mieten 
als  Grundlage  seiner  Kalkulation  machen 
muß,  und  daß  letzten  Endes  Zahlungskraft 
wie  -wille  der  Mieter  das  Entscheidende 
sind.  Daß  Irrtümer  unvermeidlich  sind,  ist 

namentlich  bei  Wohnungen  in  neu  erschlosse- 
nen Vierteln  selbstverständlich;  auch  die 

beim  erststelligen  Institutskredit  meist  üb- 
liche Bewertung  unter  gleichmäßiger  Be- 

rücksichtigung von  Bau-  und  Ertragswert 
kann  deswegen  keine  unbedingte  Sicherung 

gegen  alle  Möglichkeiten  der  Zukunft  bieten. 
Darüber  können  auch  öffentliche  Schätzungs- 

ämter, wie  sie  auf  Grund  der  guten  Erfah- 
rungen Badens  und  Württembergs  in  Preußen 
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durch  G.  v.  8./VI.  1918  eingeführt  sind, 
nicht  hinwegkommen;  die  Taxämter  haben 
vielmehr  —  wenn  sie  in  absehbarer  Zeit 
wirksam  werden  sollen  —  mit  den  riesigen 
Schwierigkeiten,  die  sich  für  das  Taxwesen 

aus  der  starken  „Umwertung  aller  Werte" 
ergeben,  zu  rechnen.  Immerhin  können  sie 
für  private  Hypothekare  und  Kauflustige 
bei  der  Bekämpfung  von  schwindelhaften 
Taxen  von  erheblichem  Nutzen  werden. 

Da  die  „Regulierung"  der  Bypotheken- 
verhältnisse  Voraussetzung  für  die  Absatz- 

fähigkeit des  Neubaues  ist.  dazu  Bauunter- 
nehmer und  Bauspekulanl  nicht  als  genügend 

persönliche  Garanten  in  Frage  kommen 
Können,  der  großstädtische  Hausbesitzer 
schließlich  verhältnismäßig  kapitalschwach 

ist,  kommt  es  bei  allen  „festen"  Hypotheken 
eines  großstädtischen  Neubaues  überwiegend 
auf  die  reale  Sicherung  an.  Die  Restkauf- 

geldhypothek   des    Bauunternehmers    oder 
es  Nachfolgers  kann  allerdings  einen 

stärkeren  personalen  Charakter  tragen.  In 
mittleren  und  kleineren  Plätzen,  in  etwa 
ferner  bei  der  Bypothekenprolongation,  wird 
die  persönliche  Kreditfähigkeit  des  Haus- 

besitzers größere  Bedeutung  erlangen  können. 
Das  aber  nur,  insoweit  der  spekulative  Cha- 

rakter des  großstädtischen  Wohnhausbe- 
sich mit  einem  Personalkredit  verträgt. 

Im  Berlin  waren  1910  29,1%  der  bewohnten 
Grundstücke  weniger  als  5  Jahre  in  Händen 
des  derzeitigen  Eigentümers,  51%  weniger 
als  in  Jahre.  Auch  in  anderen  Großstädten 
war  et  nicht  viel  anders.     Es  isl  damit  zu 

nen,  daß  infolge  dei  Geldentwertung  in 
einigen  Jahren  die  Dinge  eher  schlechter 

nid. 

beruht  die  reale  Sicherung 

Hypothek  auf  dem   „Beinertrag"   der 
Wohnhausunternehmung.    Zwar  hatten  sich 
gewisse  Erfahrungssätze  im  Laute  der  Zeit 

•  bildet,  die  als  „Un- 
den  Mieteinnahmen  in  Abzug 

zu   I  '  ireD   und   mit    denen    man   Sil- 
ber der  I  turchschnittssatz 

boi  im  Einzelfalle  keine  nn« 
Mcherbeit:  Große  Instandhaltungs- 

u    infolge    schlechter    Bauausführung 
all    dea   Mieters,  er« 

i  »pfer  dec   Ver« 
innung  des  Mieter-  und ■ndefw  mehr  brachten  Dichl 

Beziehung  i  i  aber 
ndlich   Alihilf. 

schaffen.    wahntchcinlid  nicht    m- 
tl    die    Instandbali  an 

■  n    teiü    infolge    di  i 
niHtlichen    Be- 

r  Mieten,  teilt  endlich  ii 
mit     ihrer     \  i 

haft- 

ißte. 

Der  wirtschaftliche  Zusammenhang  zwi- 
schen Hypothek  und  Mieten  wird  von  Rechts 

wegen  anerkannt:  „Ist  das  Grundstück  ver- 
mietet oder  verpachtet"  —  so  heißt  es  im 

§  1 124  BGB.  —  „so  erstreckt  sich  die  Hypothek 
auf  die  Miets-  und  Pachtzinsforderung." 
„Vorausverfügungen"  über  die  Mieteingänge sind  nur  für  kürzere  Zeit  zulässig  (§  1124 
BGB.);  im  Interesse  des  Realkredits  wurde 
im  Jahre  1915  eine  Beschränkung  im  Wesent- 

lichen auf  das  laufende  Quartal  vorge- 
nommen. Eine  gesetzliche  Pflicht  der  Ver- 

wendung der  Mieteingänge  zunächst  zur 
Bezahlung  fälliger  Hypothekenzinsen  be- 

steht allerdings  nicht;  es  ist  infolgedessen 
auch  für  die  reale  Sicherheit  der  Hypothek 
bedeutsam,  ob  auf  Grund  der  persönlichen 
Verhältnisse  des  Schuldners  der  wirtschaft- 

liche Zusammenhang  zwischen  Mieten  und 
Hypothekenzinsen  gewahrt  wird. 

Die  Sicherung  des  Nachhypothekars 
hängt  dann  noch  von  zwei  weiteren  und 
wichtigen  Momenten  ab:  Von  den  Bedin- 

gungen, zu  denen  die  Vorhypothek  gewährt 
ist  und  dem  Verhalten  des  Vorhypothekars 
einerseits  und  andererseits  —  nicht  zu- 

letzt —  davon,  ob  der  Nachhypothekar 
selbst  im  Ernstfall  in  der  Lage  und  gewillt 
ist,  seine  Forderung  auszubieten,  das  ihm 
verpfändete  Grundstück  in  eigene  Ver- 

waltung zu  nehmen.  Vor  dem  Kriege  gab 
es  für  den  Nachhypothekar  fast  nur  die 
Alternative:  Ausbieten  der  eigenen  Hypo- 

thek oder  empfindlicher  Kapitalverlust.  In 
etwa  darf  man  für  die  Zukunft  eine  Besserung 
aus  der  neuerlichen  Regelung  der  Grund- 
erwerbssteuer  erhoffen;  im  §  14  des  G.  v. 
12./IX.  1919  ist  dem  seine  Forderung  aus- 

ladenden notleidenden  Hypothekar  Freiheit 
von  der  Umsatzsteuer  zugestanden.  Bei 
einer  Steuer  von  4%  bedeutet  das  für  den 
Inhaber  einer  /.weilen  Hypothek  Wegfall 
der  Notwendigkeit,  jederzeit  darauf  »efabl 
sein    zu    müssen,    nicht    nur   seihst    die    Yer 
waltung   des    Mietshauses   eu    übernehmen, 

Ondern    auch    noch    l/„    bis    '■'     seiner    l-'or- 
derung  für  Besitzwechselkosten  aufwenden 
ZU      l'IW        MI. 

3.  Geldgeber.    Kur  dir  hypothekarische 
Beleihung        Bt&dtisoher        Wohn  hau -hauten 
kamen  lii-  in  die  letzten  Jahn  vor  dem  Kriegt 
nur  wenige  Gruppen  von  Geldgebern  in 
Präge.  Ei  I  die  Kreditnol  am  städtischen 
Grund  rkl    brachte  darin  eine  ge- 

.  in  ihrer  Tragweite  heute  noch  nicht 
abzuschätzende   Asnderung,      Erste    Bypo» 

'i  erststellige    Beleihungen 
innerhall)  50  bzw.  I  Grundstocks« 
wertes  worden  sowohl  vm  Instituten 

wie  von  privaten  Geldgebern  gewahrt  Dei 
nachstolligp  llvpothekarkredit  war  dagegen 
Domäne  dei  Privatkapitals;  Können  und 
Wollen    einzelner   privat 
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schieden  hier  über  das  Angebot.  Eigentüm- 

lich ist  ferner  die  große  Bedeutung  lokalen 
Hypothekenangebots;  nur  in  größeren  und 
in  Großstädten  war  für  erststellige  Beleihun- 

gen auswärtiger  Institutskrerlit  mit  ent- 
scheidend. Mit  Abnahme  der  Ortsgröße 

wird  die  Bedeutung  des  lokalen  Geldgebers 
auch  bei  erststeiligen  Beleihungen  eine 
größere. 

Die  Bedeutung  des  privaten  Kapitals  als 
Geldgeber  gegen  städtische  erste  Hypotheken 
ist  zahlenmäßig  nicht  zuverlässig  anzugeben; 
seinen  Anteil  an  den  Ausleihungen  der  Vor- 

kriegszeit kann  man  vielleicht  auf  V3  be- 
ziffern. Ueber  den  Institutskredit  gibt  nach- 
folgende Zusammenstellung  Auskunft:  der 

Zuwachs  an  inländischen  städtischen  Hypo- 
theken betrug  in  Millionen  Mark: 

1909 1910 1911            1912 
1913 

Hypothekenbanken   ]       523,3 
Versicherungsgesellschaften   !      326,4 
die  preußischen  Sparkassen   !       300,0 

462,7            512,3            205,0 
374.3             392,6            367,4 3M.1             386,3             471,6 

1,0 

309,8 

462,5 

I     1159,6     i     1200,1 
1291,2 

1044,0 

773,3 

Diese  Ziffern  zeigen  nicht  nur  den  Anteil 
der  einzelnen  Institute  am  Geschäft,  sondern 
auch  den  starken  Einfluß  des  Zinsfußstandes 

auf  die  Kapitalzufuhr.  Die  Lage  des  Obli- 
gationenmarktcs  war  entscheidend  für  die 
Beteiligung  des  in  normalen  Zeiten  haupt- 

sächlichen Geldgebers,  der  Hypotheken- 
banken. Nur  deswegen,  weil  die  Versiche- 

rungsgesellschaften ebenso  wie  die  im  öffent- 
lichen Verkehr  besonders  wichtigen  Spar- 
kassen infolge  ihrer  Unabhängigkeit  vom 

Effektenmarkt  gleichmäßiger  am  Markte 
waren,  beiden  durch  die  allgemeine  Senkung 
des  Kursniveaus  eine  Anlage  ihrer  Mittel 
in  Hypotheken  erwünschter  sein  mußte 
wegen  des  gestiegenen  Kursrisikos,  wurde 
der  unmittelbare  Einfluß  der  Lage  am  Ka- 

pitalmarkt abgeschwächt,  eine  verhältnis- 
mäßig größere  Stabilität  erreicht.  1913  war 

es  fast  so,  daß  „das  gesamte  städtische  Be- 
leihungsgeschäft  in  den  letzten  Jahren  der 
Zinsfußsteigerung  eine  Domäne  der  großen 

Versicherungsgesellschaften  geworden  war." 
(D.  Oekon.)  Zum  Teil  war  das  auch  die  Folge 
davon,  daß  diese  im  Gegensatz  zu  den  Hypo- 

thekenbanken weder  Emissions-  noch  Talon- 
stcmpel  zu  zahlen  hatten.  Einer  gleichmäßi- 

geren Beleihungstätigkeit  der  Hypotheken- 
banken steht  entgegen,  daß  eine  allgemeine 

und  regelmäßige  Anpassung  des  nominellen 
Pfandbriefzinses  an  den  Marktzinsfuß  die 

bereits  untergebrachten  Pfandbriefe  auf- 
scheucht und  damit  die  künftigen  Emissions- 

möglichkeiten verschlechtern  muß.  Schließ- 
lich darf  man  auch  nicht  übersehen,  daß  die 

verhältnismäßig  schwerfällige  Gestaltung  der 
Mietpreise  einer  regelmäßigen  Anpassung  an 
den  ungleich  beweglicheren  allgemeinen  Zins- 

fuß entgegensteht. 
Der  enge  Zusammenhang  zwischen  der 

Lage  am  Kapitalmarkt  und  der  Beleihungs- 
tätigkeit  ergibt  sich  deutlich  aus  folgenden 
Zahlen: 

1909 1910 1911 1912 1913 

Summe  der  emittierten  Pfandbriefe  (Mill.  M.) 
Durchschnittskurs  der  Hypothekenpfandbriefe  % 
Durchschnittskurs  deutscher  Staatsanleihen   .   % 

Die  oben  zahlenmäßig  illustrierte  hohe 
hypothekarische  Verschuldung  des  groß- 

städtischen Wohnhausbesitzes  war  nur  mög- 
lich, weil  das  Privatkapital  sich  in  so  starkem 

Maße  für  nachstellige  Hypotheken  inter- 
essierte. Wegen  der  höheren  Verzinsung  des 

Kapitals  sind  kleinere  und  mittlere,  aber  auch 
große  Kapitalisten  geneigt,  einen  Teil  ihres 
Geldes  oder  ihr  gesamtes  Vermögen  in  zweite 
Hypotheken  anzulegen,  zumal  sie  wegen  der 
lokalen  Kapitalsanlage  sich  selbst  vielfach 
ein  gewisses  Urteil  über  die  Bonität  der- 

selben zutrauen.  „Zweite"  Hypotheken  dieser 
Art  gingen  allerdings  manchmal  wesentlich 

556,9 

95,08 92,16 

530,4 

94,59 

92,26 

521,6  I  204,0  I  50,0 
93,63  I  91,19  I  88,75 
90,30     |    87,46     |    84,84 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V 

über  das  hinaus,  was  man  darunter  normaler- 
weise verstellt:  eine  zweitstellige  Belastung 

bis  zu  75—80%  des  wirklichen  Grundstücks- 
wertes. Die  Abnahme  der  realen  wie  der 

personalen  Sicherheit,  vor  allem  die  großen 
Verluste  der  Nachhypothekare  bei  Zwangs- 

versteigerungen bewirkten  in  den  letzten 
Jahren  vor  dem  Kriege  eine  starke  Zurück- 

haltung der  Geldgeber.  Die  „Not  der  zweiten 
Hypothek"  war  also  nicht  wie  diejenige  der 
ersten,  in  erster  Linie  auf  ein  Nicht  können 
als  vielmehr  auf  ein  sehr  begreifliches 
Nicht  wollen  des  Geldgebers  zurückzuführen. 
Letzteres  wurde  noch  begünstigt  durch  die 21 
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steigende  Emission  von  hochverzinslichen, 
insbesondere  Industrie-Obligationen  die  ihrer- 

seits infolge  der  Bankexpansion  in  immer 
weitere  Kreise  dringen  konnten. 

Diese  Kreditnot  zeitigte  auch  eine  Reibe 
von  Neuerungen  und  Neugründungen  auf  dem 
Gebiete  des  städtischen  Institutskredits,  ins- 

besondere dessen  stärkere  Nutzbarmachung 
für  nachstellige  Beleihungeu.  Das  völlige 
Daniederliegen  des  Wohnungsbaues  hat  es 
aber  bisher  noch  nicht  zu  einer  erheblichen 
Auswirkung  dieser  Reformen  kommen  lassen. 
Zunächst  wurde  den  Pfandbriefbanken  die 

Beleihung  an  zweiter  Stelle  durch  (iarantie- 
übernahine  der  Kommunen  ermöglicht,  Efl 
liegt  auf  der  Hand,  daß  es  sich  dabei  auf  die 
Dauer  nur  um  eine  Ausnahme-  und  eine 
Notstandsaktion  handeln  kann.  Allgemeinere 
Bedeutung  könnte  den  während  des  Krieges 
von  den  Verbänden  des  Baugewerbes  und 
des  Hausbesitzes  gegründeten  Hypotheken - 
Bchutzbanken  zukommen,  die  gegen  einen 

..Schutzzins'1  von  V4 — 1%%  der  Mieten  dem 
Gläubiger,  insbesondere  dem  Nachhypothekar 
gegenüber  sich  verbürgen  sollen.  Die 
..Deutsche  Hauptbank  für  Hypotheken- 
Schutz"  soll  als  ,.  Rückversicherungsanstalt" für  die  einzelnen  Schutzbanken  dienen  und 

ihrerseits  für  einen  Teil  des  Risikos  bei  pri- 
vaten Versicherungsunternehmen  Rück- 
deckung suchen. 

indirekten  Begünstigung 
der  Kreditzufuhr  wurde  eine  direkte  ver- 

sucht durch  Gründung  neuer  Institute,  die 
roh!    erste    wie    zweite    Hypotheken    ge- 

wahren Bollen.    Als  Bolche  kommen  in  Frage 
die  städtischen  Hypothekenbanken  und  die 
nach    dem    Muster    der    Landschaften    als 
Schuldoerorgani  ationen  gegründeten,  meist 

Bffentlich-recbtliche    Körperschaften   an- 
erkannten   Stadtschaften.       Das    1868    ins 

Leben   gerufene   Berliner   Pfandbriefinstitut 
■  it    die    einzige    bedeutsame 
•  in  Darlehensbestand  war  am 

31./XIL  ftfUL   U.      In   ziemlich 

weitem  Abstände  erst   folgte  das  1912  ge- 
Pfandbriefamt 

für  1  I.  :;]  MilL  IL  Dar- 
lehensbestand  Knde  191G).    Auf  Grund  des 

Fordet  ung   der 10.  IV.     1918     wurden 
1(1     Millionen  eilt,     Um     die     hnt- 
itehnng  von  en  aul  provinzieller 

Brleiehtern.    Die  durch  Pfandbrief- 
ion   zu  '  l(  Ider     ollen 

am1  Hypotheken   angeliefert 

den,  fall-  d 
der   Pfandbrief- 

MclieniiiL'-ma 

Au  leihui .-  gesetzlichen  Garan- 
1  her    11;.  huldner 

ö%  der  entliehenen  Gelder)  und  einer  Teil- 

garantie  (V:t)  der  Provinz.  Ausschließlicher 
Zweck  der  Institute  ist  ,,die  gemeinnützige 
Pflege  des  unkündbaren  Tilgungskredits  ; 
Eigenart  und  Wirkungsgrenzen  sind  damit 
wesentlich  gegeben.  Seitens  des  städtischen 
Hausbesitzes  verspricht  man  sich  viel  von 
diesen  Neugründungen,  bedenkt  jedoch  wohl 
zu  wenig,  daß  auch  die  Stadtschaften  in 
ihrer  Beleihungstätigkcit  von  der  Lage  des 
allgemeinen  Kapitalmarktes  abhängig  sind, 
und  daß  die  Garantieübernahme  der  Be- 
legenheitsgemeinde  mit  Maß  angewandt 
weiden  muß. 

Die  ebenfalls  vielfach  mit  übertriebenen 

Hoffnungen  begrüßten  städtischen  Hypo- 
thekenbanken sind  kommunale  Anstalten 

zur  Behebung  oder  Linderung  der  aner- 
kannten Notlage.  Der  Kriegsausbruch 

unterbrach  eine  starke  Gründungsfähigkeit. 
Nach  einer  Erhebung  des  Statistischen  Amts 
der  Stadt  München  gab  es  1913  38  städtische 
Hypothekenbanken.  Davon  hatten  33  ihre 
Tätigkeit  begonnen  und  knapp  100  Mi  11.  M. 
Hypotheken  gewährt  und  zwar  145  an  erster, 
den  Rest  an  zweiter  Stelle.  Allein  diese 

Zahlen  zeigen,  daß  es  sich  nur  um  eine  Not- 
standsaktion handeln  kann. 

4.  Bedingungen.  Außer  der  oben  schon 
besprochenen  Beleihungshöhe  sind  vor  allem 
Dauer  und  Kosten  des  Kredits  bedeutsam; 
beide  sind  von  ihr  entscheidend  beeinflußt. 

Zwar  gibt  es  Ausnahmen  von  der  Regel  —  so 
z.  B.  kurzfristige  Hypotheken  auf  3—6  Mo- 

nate im  Hamburger  Verkehr  — ,  aber  durch- 
weg ist  der  Hypothekarkredit  langfristig, 

und  zwar  entweder  auf  feste  Zeit  oder  gar 
unkündbar  für  den  Gläubiger  und  dann  mit 
Tilgungszwang  für  den    Schuldner  gewährt. 

Heim  städtischen  Hypothekarkredit  über- 
wiest durchaus  die  ..feste"  und  beiderseits 

kündbare  Hypothek,  wenn  auch  in  den  ver- 
schiedenen Teilen  Deutschlands  in  unter- 

schiedlichem Maße;  in  Norddeutschland  ist 
der  Amortisationskredit  noch  weniger  in  An- 

wendung geblieben  als  in  Süddeutsohland. 
„Fi  >'■"  erste  Hypotheken  werden  meistens 
auf  10  Jahre,  zweite  dagegen  vielfach  auf 
6  Jahre  gegeben.  Die  späteren  Belastungen 

ind  ••  01  allem  ..  Re  tkaufgelder" ;  bei  ihnen hen  cht  starke  Verschiedenheit  Wahrend 
der  Periode  der  schnellen  Steigerung  d  11 
Immobilienwerte  bot  die  Erneuerung  der 
Hypotheken  verhältnismäßig  wenig  Schwie- 

rigkeiten, eine  Prolongation,  insbe  andere 
di  In  mm  kredits  war  nicht  schwer.  Schon 
in  den  letzten  Jahren  vor  dem  Kriege  1 
die  Dinge  aber  wesentlich  ungünstiger,  joi 
allem  1  -i  Hypotheken. 

Pur  die  Kriegszeit  wurden  besondere 
Schutzmaßnahmen  getroffen. 

Die   geänderte    Konjunktur    ; 
inkündbare  Tilgui     v,  po 

thek.     Si<-  kommt  in  verschiedenen  Können 



Hypothekarkredit 323 

vor;  am  beliebtesten  ist  die  Annuitätsforra: 
der  Schuldner  zahlt  halb-  oder  viertel- 

jährlich neben  den  Zinsen  einen  Tilgungs- 
betrag und  zwar  in  der  Weise,  daß  die  ganze 

Jahresleistung  bis  zur  völligen  Schulden- 
tilgung gleich  bleibt;  die  Tilgung  steigt  also 

um  die  ersparten  Zinsen.  Die  einzelnen 

Tilgungsbeträge  werden  entweder  vom  Kapi- 
tal in  Abzug  gebracht,  oder  unter  Berech- 

nung von  Zins  und  Zinseszins  in  einem  „Til- 

gungsfonds" verbucht,  der  nur  unter  be- 
stimmten Voraussetzungen  vor  der  Gesamt- 

tilgung aufgerechnet  werden  kann.  Weniger 
häufig  ist  die  ratenweise  Tilgung  in  gleichen 
Beträgen.  Abschlagszahlungen  sind  noch 
seltener  und  vielfach  auf  Wertänderungen 
des  Grundstücks  zurückzuführen. 

Obwohl  die  allmähliche  Tilgung  bei  der 

zweiten  Hypothek  wirtschaftlich  angebrach- 
ter wäre,  ist  sie  dort  am  wenigsten  gebräuch- 

lich. Dem  privaten  Geldgeber  paßt  die 
Teilrückzahlung  nicht.  Auch  bei  den  ersten 
Hypotheken  sind  es  infolgedessen  nur  die 
Institutshypotheken,  die  als  Amortisations- 

hypotheken in  Frage  kommen. 
Die  geänderte  Konjunktur  kommt  in  der 

Statistik  zum  Ausdruck.  Die  Tilgungshypo- 
theken  machten  wom  Gesamthypotheken- 
bestand  der  Hypothekenbanken  aus  1911 
27,04,  1912  27,30,  1913  27,90%.  Stärkere 

Pflege  hat  das  hypothekarische  „Abtrags- 
darlehen" offensichtlich  auch  bei  den  Spar- 

kassen gefunden;  bei  den  preußischen  In- 
stituten waren  als  Tilgungsdarlehen  ge- 

geben 1904  12,1%,  1908  13,6%,  1913  16,9%. 
Es  wäre  jedoch  irrig,  aus  diesen  Zahlen  zu 
schließen,  daß  auch  im  städtischen  Hypc- 
thekengeschäft  die  Amortisationshypothek 
die  Bedeutung  erlangen  kann,  die  sie  im 
ländlichen  hat.  Nur  dann  könnte  das  der 

Fall  sein,  wenn  die  Kapitalkraft  des  städti- 
schen Hausbesitzes  dauernd  erheblich  ge- 
hoben, sein  im  schnellen  Besitzwechsel  zum 

Ausdruck  kommender  spekulativer  Charakter 
dagegen  wegfallen  würde.  Die  erste  Bedin- 

gung scheint  infolge  der  starken  Geldentwer- 
tung in  etwa  eingetreten;  die  zweite  da- 
gegen kaum.  Es  ist  im  Gegenteil  mit  einer 

Zunahme  der  spekulativen  Umsätze, 
mit  übertriebenen  Preisen,  demzufolge  aber 
auch  wohl  mit  einer  starken  weiteren  Ver- 

schuldung auf  die  Dauer  zu  rechnen.  Wie 
der  Anteil  der  Amortisationshypothek  in 

den  „normalen"  Jahren  1907—1911  sich 
gestaltet  hat,  ist  nach  alledem  wichtiger  als 
die  eben  zahlenmäßig  dargetane  Entwick- 

lung von  1910—1913.  Bei  den  deutschen 
Hypothekenbanken  ist  eine  ständige  Ab 
nähme  zu  verzeichnen:  Der  Prozentsatz  der 

Tilgungsdarlehen  war  1907  30,20%,  1908 
29,24,  1909  28,32,  1910  27,40,  1911  27,04. 
Statistiken  über  den  Hypothekenzugang  in 
einzelnen  Großstädten  zeigen  den  Rückgang 

noch  viel  deutlicher;  in  München  sank  der 
Prozentsatz  der  Annuitätsdarlehen  von  55% 
für  1895  auf  20%  für  1900,  18%  für  1905 
und  10%  im  Jahre  1909. 

Ueber  die  Kosten  des  erststelligen  städti- 
schen Hypothekarkredits  geben  die  nach- 

folgenden Zahlen  einigen  Anhalt.  Nach  den 
Veröffentlichungen  des  Aufsichtsamts  für 
Privatversicherung  betrug  der  Durchschnitts- 

zinssatz der  von  den  Versicherungsgesell- 

schaften gewährten  Hypotheken :  "  1906 4,063%;  1907  4,20%;  1908  4,384%;  1909 
4,196"/0;  1910  4,157%;  1911  4,212%;  i9I2 
4,294%;  1913  4,437%. 

Ein  „durchschnittlicher"  Zinssatz  für 
zweite  Hypotheken  ist  nur  schwer  anzugeben; 
vielleicht  wird  man  ihn  einigermaßen  richtig 

auf  7a— 3/„%  höher  für  die  Vorkriegszeit 
in  Ansatz  bringen  müssen  als  den  Zinsfuß 
erststelliger  Beleihungen.  1913/14  war  es 
freilich  so,  daß  in  Berlin  durchschnittlich 
über  1%,  oft  auch  2%  mehr  als  für  erste 
Hypotheken  bewilligt  werden  mußten. 

Neben  diesen  dauernden  Kosten  spielen 
die  einmaligen  eine  große  Rolle,  vor  allem 
bei  nachstelligen  Beleihungen.  Provisionen 
sind  zum  Teil  schon  für  die  Vermittlung 

des  Geldes  zu  zahlen.  Eine  „Provision"  be- 
rechnen auch  die  Hypothekenbanken  meist; 

sowohl  bei  Verlängerung  eines  alten  Dar- 
lehens wie  insbesondere  bei  Neubeleihungen. 

Im  letzteren  Falle  handelt  es  sich  nicht  nur 

um  ein  „Arbeitsentgelt",  sondern  nament- 
lich in  kapitalknappen  Zeiten  um  einen  Ersatz 

für  die  Geldbeschaffungskosten  des  Gläu- 
bigers. Diese  bestehen  in  der  Absatzboni- 
fikation im  Pfandbriefemissionsgeschäft  und 

im  Disagio  der  Pfandbriefe.  Statt  einer  Ver- 
teilung dieser  Kosten  auf  die  Gesamt- 

darlehenszeit wird  eine  einmalige  Leistung 
gewählt  und  zwar  wesentlich,  weil  es  dem 
Darlehensschuldner  lieber  ist,  der  dadurch 
—  formell  —  niedriger  verzinsliche  Hypo- 

theken erhält  und  damit  ein  gangbareres 

Verkaufsobjekt.  Von  dieser  Abschluß- 
provision profitieren  auch  die  Geldgeber, 

bei  denen  keine  direkten  Geldbeschaffungs- 
kosten entstehen:  die  Versicherungsgesell- 

schaften und  die  Sparkassen.  Die  bei  den 

Versicherungsgesellschaften  den  Hypotheken- 
schuldnern in  Anrechnung  gebrachten  Pro- 

visionen betrugen  im  Durchschnitt  1911 
0,755%,  1912  0,896%,  1913  1,711%;  die 
Durchschnittszinsen  in  denselben  Jahren 

4,212,  4,294  und  4,437%;  im  Zeitraum 
von  1911—1913  stiegen  also  die  Provisionen 
um  mehr  als  125%,  d.  i.  im  Durchschnitt 

12y2%  pro  Jahr,  die  Zinsen  dagegen  nur 
um  8%,  ein  Hinweis  auf  die  relative  und 

absolute  Bedeutung  der  „ausgleichenden" 
„Nebenkosten"  schon  bei  erststelligen  Be- leihungen. 

21* 
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Bei  nachstelligen  Beleihungen  komnien 
Abschlußprovisionen  noch  häufiger  vor;  der 

hier  übliche  Ausdruck  „Damno"  den  1  et 
nicht  nur  den  Abzug  von  dem  Darlehens- 

betrage an,  sondern  auch  die  Tatsache,  dal.) 
die  Kosten  vielfach  erheblich  sind.  In  den 
letzten  Jahren  vor  dem  Kriege  war  ein 
Damno  von  5%  —  d.  i.  im  Durchschnitt 
1%  pro  Jahr  —  häufig;  auch  der  doppelte 
Satz  kam  nicht  selten  in  der  Großstadt  vor. 

Die  bei  nachstelligen  Beleihungen  häu- 
figen erheblichen  Abzüge  von  der  Dar- 

lehenssumme  haben  zum  erheblichen  Teil 

ihren  Grund  in  dem  Risiko  der  Kapitals- 
anlage. Gegen  letzteres  sollen  die  vielen 

Nebenbedingungen  Sehnt/:  gewähren,  welche 
hier  im  einzelnen  nicht  gewürdigt  werden 
können.  Die  früher  übliche  Goldklausel  ist 
durch  die  Kriegsgesetze  außer  Kraft  gesetzt. 
Allgemein  gebräuchlich  ist  die  Festsetzung 
der  sofortigen  Fälligkeit  der  Darlehensschuld 
beim  Zinsverzuge  des  Schuldners,  ebenso 
wie  die  Zustimmung  zur  sofortigen  Zwangs- 

vollstreckung im  gleichen  Falle. 

II.  Landwirtschaftlicher  Hypothekar- 
kredit. 

1.  Wesen  und  Bedeutung.    Verpfändung 
von   Grund  und  Boden  kennzeichnet  auch 
den  landwirtschaftlichen   Hypothekarkredit. 
Hehr  noch  als  beim  städtischen  Hypothekar- 

kredit bleibt  bei  ihm  selbst  da  noch  Raum 
für   die    Berücksichtigung  der  persönlichen 
Kreditwürdigkeit,  wo  es  sich  um  sog.  „reinen" 
Realkredit,  um  ,, erste"  Hypotheken  handelt. 
Auch    beim    ländlichen    erststelligen    Hypo- 

thekarkredit  sind  zwar  „nur  die  dauernden 
iften    des    Grundstücks    und    der 

Ertrag    zu    berücksichtigen,    welchen    das 
Grundstock  bei  ordnungsmäßiger  Wirtschaft 

jedem  Besitzer  nachhaltig  gewähren  kann" 
(8  12  Abs.  1  HypBkG.),  aber  eben  dieser 
Kit  rag  kann  leicht  durch  einen  minder- 

te higen  oder  nicht  mit  entsprechendem 
Kapital  ausgestatteten  Wirt  nachhaltig  un- 

günstig beeinflußt  werden.  Die  Ausstattung 
mit  (fremdem  oder  eigenem)  Betriebskapital 
spielt  somit  neben  der  persönlichen  Tüchtig- 

keit auch  beim  „reinen"  Realkredit  eine 
Rolle;  beide  Momente  haben  sogar  beim 
landwirtschaftlichen  Hypothekarkredit  eine 
größere  Bedeutung  als  beim  städtischen. 

Eine  Reichsstatistik  der  hypothekarischen 
Verschuldung  der  Landwirtschaft  besitzen 
wir  ebensowenig  wie  eine  solche  des  städti- 

schen Grundbesitzes.  Wo  seitens  der  Einzel- 
staaten die  hypothekarische  Verschuldung 

statistisch  zu  ermitteln  versucht  wurde, 
können  die  Erhebungen  auf  Vollständigkeit, 
keinen  Anspruch  machen.  In  Preußen 
stellte  man  zuletzt  1903  statistisch  die  Ver- 

schuldung fest,  jedoch  nicht  auf  Grund  der 
Grundbucheintragungen,  sondern  nach  Maß- 

gabe der  Steuerlisten  von  1902.  Es  wurden 
nur  Eigentümer  mit  einem  Soll  an  jährlichem 
Grundsteuerreinertrag  von  mindestens  G0  M. 
berücksichtigt.  Einigen  Anhalt  für  die 
hypothekarische  Belastung  des  landwirt- 

schaftlich genutzten  Bodens  geben  die  von 
mehreren  deutschen  Ländern  vorgenommenen 
Erhebungen  in  typischen  Gemeinden;  so 
z.  B.  für  Preußen,  Bayern,  Württemberg. 
Baden. 

Die  erwähnte  allgemeine  Verschuldungs- 
statistik für  Preußen  wurde  bei  628  876 

Eigentümern  vorgenommen.  29,5%  davon 
hatten  keine  Schulden.  Der  Rest  von  70,5% 
war  in  %  des  Gesamt-  (Brutto-)  Vermögens 
verschuldet: 

»2.5 
l"    26% 

'7.1 

26-50% 

23,4 

50-75% 

12,4 

75-100% 

4.3 

über  100% 

o,9% 

li  nicht  um  eine  Statistik  der 
Hypotheken  chulden,  Bondern  der  Schulden 
überhaupt    bandelt,     kann     man     nur     mit 

e  für  die  enteren 
ziehen. 

Mehl  'il.  der  Hypotheken- 
trugen  im  Durchschnitt 

der  Jahre  1896  1916  in  Preußens  „lind- 
liel  ei  B<  jährlichen  Eintragungen 
937,88    MilL   IL,    die    Löscbungei 
MilL  IL,  d.  i   •  i  Eintragungen,  der 
Mehrbetrag    der    Eintragungen    ist    somit 

iL  M.     Im  Jahre  [913  wart  n  der 
:  MilL  M.,  der  »,27, 

mithin    der   Mehrbetrag    der    Kit 
II.   .M.      Unter  der   VVirl 

B  ld  raniehst   völlig 

1916  ein  Mindi  i 

bedarfs  —  starke  Bedeutung  des  Besitz- 
kredits berechtigt  aber  zur  Annahme, 

daß  später  die  Verschuldung  wieder  größer 
sein  wird  ab  die  Entschuldung. 

2.  Aufgaben  und  Anforderungen.    Der 
Bedarf  an  ländlichen  Hypothekarkredit  ist 
wegen  der  .Natur  dea  Betriebe«  differenzierter 
,ii  derjenige  an  tadti  ohem.  im  Gegensatz 
zum  Btad tischen  Hausbesitz  bat  in  der  Land- 
v,  irt  -chaft  da    umlautende  Kapital  und  damit 

auch  d'-r  Betriebskredit  eine  erhebliche  He- 
deutui 

.Nun  v,id.-i  pricht  es  muh  An  licht  einiger 
dem  Wt  'ii  der  l  tage,  wenn  der  auf 
lange  Fristen  genommene  Hypothekarkredit 
zur  Beschaffung  von  kurzfristig  umgesetzten 
Betriebsmitteln  verwandt  wird.  Aber  o- 

■  ii  Betriebskapitalien  voraus* 
liehüieh  für  längere  Zeit  nicht  reichen  und 
Immobiliarkredit    billiger   Ist    all   Mobiliar- 
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oder  Personalkredit,  wird  diese  Ansicht 
nicht  wirksam  werden.  Hypothekarkredit 
wird  man  demgemäß,  soweit  er  Vorteile 
an  sich  und  im  Verhältnis  zu  anderen  Krediten 

bietet,  überall  da  aufnehmen,  wo  ein  „dauern- 
der" Kapitalbedarf  vorhanden  ist,  einerlei 

ob  das  stehende  oder  das  umlaufende  Kapital 
vermehrt  werden  soll. 

Der  ländliche  Hypothekarkredit  stellt 
damit  letzten  Endes  genau  so  eine  „Beteili- 

gung" am  Unternehmen  dar  wie  der  städti- 
sche. Deutlich  wird  das,  wenn  man  die 

Gelegenheiten  ins  Auge  faßt,  aus  deren 
Anlaß   Hypotheken  aufgenommen  wurden. 

'Auf  Grund  verschiedener  Einzeluntersuch- 
ungen für  größere  Gebiete  kann  man  an- 

nehmen, daß  über  3/4  der  ländlichen  Hypo- 
thekenschulden anläßlich  des  Besitzwechsels 

—  Verkauf  oder  Erbgang  —  aufgenommen 
werden.  Berücksichtigt  man  dazu  die  Be- 

sitzwechselstatistik, so  ist  die  wichtigste 

„Mission"  der  ländlichen  Hypotheken  dar- 
getan. Von  je  hundert  der  überhaupt  vor- 

handenen land-  und  forstwirtschaftlichen 
Grundstücke  von  2  ha  an  wechselten  den 
Eigentümer  im  Jahresdurchschnitt  1896  bis 
1917 

infolge  Erbgang infolge  Kauf infolge  Erbgang  u.  Kauf 
zusammen 

insgesamt 

ungeteilt  1  abgezweigt ungeteilt     |  abgezweigt ungeteilt     1  abgezweigt 

2,0                         0,2 

2,3 

« 

5,8 

In  reichlich  17  Jahren  tritt  also  im 
Durchschnitt  ein  Besitzwechsel  ein,  für 
dessen  Finanzierung  Mittel  bereitzustellen 
sind,  in  nicht  seltenen  Fällen  sogar  bis  zu 
%  des  Kaufpreises.  Daraus  mit  Lorenz  von 
Stein,  Schäfflc,  Ruhland  die  Forderung  der 

Verhinderung  einer  hypothekarischen  Be- 
lastung zwecks  Ankauf  oder  Uebernahme 

eines  Gutsbetriebes  herzuleiten,  ist  ver- 
fehlt, würde  nicht  nur  leicht  eine  Entwertung 

mit  sich  bringen,  sondern  —  sofern  nicht 
eine  unerwünschte  starke  Zersplitterung  des 

Bodeneigentums  die  Folge  wäre  —  auch  die 

Gefahr  der  Verdrängung  des  „Bauern" 
durch  einen  Pächterstand,  einer  Ausdehnung 
des  teureren  Personal-  auf  Kosten  des  wohl- 

feileren Realkredits.  Statt  den  Ursachen  der 

Verschuldung  nachzugehen,  bleibt  man  bei 
solchen  Vorschlägen  am  Symptom  haften. 

Beachtenswert  ist,  daß  die  Verschuldung 
mit  der  Größe  des  Grundbesitzes  steigt. 

Nach  der  schon  erwähnten  Verschuldungs- 
statistik betrug  die  Verschuldung  in  Pro- 

zenten des  Gesamtvermögens 

In  den  Grundsteuer- 
reinertragsklassen 
bis  300  M. 

300-1500   ., 
1500-3000  „ 

3000  „  u.  mehr 

-50% 

25,4 

25,o 
26,0 

50-75%  75-100% 
der  Eigentümer 
11,1  3,6 

14,5  4,9 
21,4  11,4 
25,6 

i3,9 

über  100% 

1,0 0,8 

1,3 i,7 

Bemerkenswert  ist  auch,  daß  der  Groß- 
grundbesitz relativ  stärker  verschuldet  ist 

als  der  bäuerliche  —  was  mit  dazu  führt, 
daß  die  gerade  für  den  Großbesitz  geschaffe- 

nen Landschaften  ihm  häufiger  nicht  ge- 
nügend hohe  Hypotheken  geben  — ,  daß 

die  Verschuldung  im  Osten  größer  ist  als 
im  Westen  (im  Durchschnitt  Preußens 
wurde  sie  mit  26,4%  ermittelt,  für  West- 

preußen dagegen  mit  52,8%,  für  Ostpreußen 
mit  46,8%,  für  Posen  mit  42,8%,  Pommern 
mit  40,4%,  andererseits  für  Westfalen  mit 
13,6  und  für  Rheinland  mit  nur  9,9%). 

Aus  den  Aufgaben  des  ländlichen  Hypo- 
thekarkredits ergeben  sich  die  an  ihn  zu 

stellenden  Anforderungen.  Die  Notwendig- 
keit ungestörten  Arbeitens  verlangt  einen 

langfristigen,  möglichst  unkündbaren  und 
in  kleinen  regelmäßigen  Raten  zu  tilgenden 
Kredit.      Die   seitens   des    Gläubigers   un- 

kündbare Amortisationshypothek  findet  bei 

der  größeren  Seßhaftigkeit  des  Grundeigen- 
tümers aber  auch  eine  ungleich  stärkere 

Anwendungsmöglichkeit  als  auf  dem  Ge- 
biete des  städtischen  Realkredits.  Da  ferner 

die  ländliche  Hypothek  im  Durchschnitt 
geringeren  Schwankungen  in  bezug  auf  ihre 
reale  Sicherheit  ausgesetzt  ist,  so  liegen 
auch  auf  der  Gläubigerseite  die  Bedingungen 

für  ihre  Anwendung  günstiger.  Im  In- 
stitutsbeleihungswesen  herrscht  deswegen  die 
Amortisationshypothek  durchaus  vor.  Die 
alte  Rodbertussche Forderung:  keine  Kapital- 

sondern nur  Rentenverschuldung  ist  somit 
für  ihn  verwirklicht  —  wenn  auch  nicht 

auf  Grund  der  längst  wissenschaftlich  auf- 
gegebenen Rodbertusschen  Motivierung,  der 

landwirtschaftliche  Grund  und  Boden  könne 
nur  eine  Jahresrente,  dagegen  kein  Kapital 
aus  sich  heraus  liefern,  denn  beim  städtischen 
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Bodenbesitz  liegen  die  Dinge  grundsätzlich 
nicht  anders,  und  doch  war  bei  ihm  die 
Kapitalverschuldung  aus  bekannten  Gründen 
mehr  und  mehr  die  vorherrschende  geworden. 
Die  größere  Seßhaftigkeit  des  Eigentümers, 
die  intensivere  und  für  den  Wirtschaftserfolg 
bedeutsamere  Tätigkeit  des  Hypotheken- 
Schuldners  in  seinem  Unternehmen,  nicht 
zuletzt  allerdings  auch  die  Pflege  des  Amorti- 

sationskredits durch  die  Institute  selbst 
sichern  diesem  auch  für  die  Zukunft  die 
ihm  gebührende  Stellung  im  ländlichen 
Hypothekengeschäft. 

3.  Geldgeber  und  Darlehensbedin- 
gungen. Wie  beim  städtischen  ist  auch  beim 

ländlichen  Hypothekarkredit  zwischen  Pri- 
vat- und  Anstaltskredit  zu  unterscheiden. 

Hier  wie  dort  wird  der  größere  Teil  des 
Kredits  noch  von  Privaten  gewährt,  obwohl 
der  Privatkapitalist  im  Ernstfalle  beim 
städtischen  llausbesitz  selbst  die  Verwaltung 
des  Beleihungsobjekts  in  die  Hand  nehmen 
kann,  beim  landwirtschaftlichen  dagegen  in 
der  Regel  nicht.  Auch  die  Tatsache,  daß 
im  ländlichen  Beleihungswesen  die  für  das 
Privat  kapital  unerwünschte  unkündbare 
Amortisationshypothek  dem  Landwirt  er- 

wünschter sein  muß,  ändert  das  nicht.  Per- 
sönliche Momente  auf  seiten  des  Schuldners 

wie  des  Gläubigem,  insbesondere  die  Scheu 
vor  der  Oeffentlichkeit  sind  dafür  ebenso  zur 
Erklärung  heranzuziehen  wie  die  trotz  aller 

Bemühungen  noch  nicht  ausreichende  Or- 
ganisation der  Kreditgewährung. 

Von  den  Instituten,  die  sich  mit  der  Ge- 
währung von  ländlichem  llypothekarkredit 

befassen,  sind  vor  allein  zu  nennen:  die  Land- 
schaften, die  Hypothekenbanken,  die  Spar- 
eLandeskreditka88ennnd  die  Landes- 

kulturrentenbanken (s.  die  betr.  Artt  )  Die  von 
brich  dem  Großen  zuerst  ins  Leben  gerufe- 
Landscbaften  Bind  Schuldnerorganisa- 

Iche  den  Kreditbedarf  des  einzelnen 

Seh  ■  h  Au  gäbe  von  Pfandbriefen atu  denen  die  I  lesamtheit 
der  rftigen  haftet.    Im  Gegensatz 
zu  d  haften  fehlt  die  Bolidar- 

halt  l><-!  <;  ituten.   Solange  das 
benlich-bäuerliche  Verhältnis  bestand, 

d  land  ohaft- 
liche  Prinzip  nicht  nur  auf  den  Ritterguts- 

m  auch  auf  den  Bauernstand 

I   im-'   I   in der  19.  Jahrh.  eri 

liehen    Kredit' 
und    zwar    teilt    dun  fa 

Li  tuten   an  iften, 

d.r 

nicht  kreditfähigen  Bauern  aufzukaufen. 
Auch  heute  ist  die  bevorzugte  Berücksich- 

tigung des  größeren  und  Großgrundbesitzes 
noch  nicht  beseitigt.  Schon  die  Tatsache, 
daß  nur  Güter  von  einer  bestimmten  Min- 

destgröße ab  von  den  Landschaften  beliehen 
werden,  zeigt  das;  mehr  noch  der  Umstand, 
daß  im  Durchschnitt  rund  •/.,  der  gewährten 
Hypothekendarlehen  auf  Güter  über  100  ha 
etil  fallen,  d.  h.  auf  solche,  die  1907  22,2% 
der  landwirtschaftlich  genutzten  Fläche  aus- 
machten. 

Grundsätzlich  werden  die  gewährten  Dar- 
lehen nur  in  Pfandbriefen  gewährt.  Der 

Schuldner  hat  außer  den  Zinsen  für  die 
von  ihm  übernommenen  Pfandbriefe  einen 
kleinen  Verwaltungskostenbeitrag  sowie  einen 
Amortisationssatz  zu  zahlen,  im  Durchschnitt 
M>%  Pro  Jahr.  Die  Beleihung  erfolgt  nur 
an  erster  Stelle  und  bis  zur  Hälfte  oder 
höchstens  zwei  Dritteilen  des  —  in  der 
Regel  sehr  vorsichtig  bemessenen  —  Be- 
leihungswertes.  Die  den  landschaftlichen 
Pfandbriefen  durchweg  zuerkannte  Mündel- 

sicherheit findet  also  durchaus  ihre  materielle 

Rechtfertigung  in  dieser  vorsichtigen  Be- 
leihungspraxis. 

Die  von  den  preußischen  Landschaften 
ausgegebenen  Pfandbriefe  betrugen  1914/15 
3,16  Milliarden  M.,  davon  entfielen  526 
Mill.  M.  auf  den  1873  gegründeten  Verband 
der  Zentrallandschaft  für  die  Preußischen 
Staaten,  dem  8  der  bestehenden  17  Einzel- 

landschaften angehören.  Neben  den  Land- 
schaften kommen  in  etwa  auch  die  als 

Gläubigerorganisationen  geschaffenen  pri- 
vaten Hypothekenbanken  als  Geldgeber 

in  Betracht;  die  von  ihnen  gewährten  länd- 
lichen Hypotheken  machen  jedoch  insgesamt 

noch  keine  Milliarde  Mark  aus,  insbesondere 
in  Süddeutschland,  wo  Landschaften  fehlen, 
ist  das  der  Kall.    Die  Bayerische  Hypothekar- 
und  Wech  elbank  wies  Ende  L913  in  ihrer 
Bilanz  252,8  Mill.  ländliche  Hypotheken 
nach.     Von  den  norddeutschen    Instituten 

■  n  nur  einzelne  da  landwirtschaftliche 

ll\ pothekengesohäfl  inten  i  r  0  ■/..  B.  die 
Preußische  Zentral-Bodenkredit-Aktiengesell' 
schaff  mit  271,8  Mill.  M.  ländlicher  Hypo- 

theken linde  1913.  Ein  Amortisati 
für  d  Iner  be  tehl  mei  t  nicht ;  di 
erhalt  auch  durchweg  die  Darlehensvaluta 
von   vornherein   in   bar,      Die   Beleihungs 

e  ist  in  §  11    HypBkG. 
hung  darl  ten  dn  i  Fun  [teile  dt 

nur 

mit  < 
Di Hohen  dui  uidbriefmai 

der   vennitti  I 
hnittlich 

■:cn.     Ende  191 
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11,9  Milliarden  M.  Hypotheken  der  Hypo- 

thekenaktienbanken 731  Mill.  M.  auf  land- 
wirtschaftlichen Grundstücken  eingetragen, 

d.  i.  noch  nicht  7%  des  Gesamtbetrages 
und  23%  der  Darlehen  der  Landschaften. 

Erheblich  größere  Bedeutung  für  die 
Befriedigung  des  Bedarfs  an  ländlichem 
Hypothekarkredit  haben  demgegenüber  die 
Sparkassen.  Ende  1918  waren  allein  von 
den  preußischen  Sparkassen  2,05  Milliarden 
Mark  auf  ländliche,  d.  i.  landwirtschaftlichen 
Zwecken  dienende  Grundstücke  ausgeliehen 
(1913  2,33  Milliarden  M.)  von  insgesamt 
8,0  Milliarden  M.  Hypothekenbestand.  Von 
dem  zinsbar  angelegten  Vermögen  der  preußi- 

schen Sparkassen  entfielen  Ende  1918  24,49% 
auf  städtische,  8,45%  auf  ländliche  Hypo- 

theken. Nur  28%  letzterer  sind  Tilgungs- 
hypotheken. 

Die  Landeskreditkassen  (Landes- 
banken) sind  ebenso  wie  die  Hypotheken- 

banken viel  jünger  als  die  Landschaften. 
Sie  sind  Kreditinstitute,  die  von  Staats- 

und Provinzwegen  gegründet  wurden  zur 
Deckung  eines  Bedarfs  an  Hypothekarkredit, 
für  dessen  Befriedigung  Landschaften  nicht 
vorhanden  oder  geeignet  waren.  Besondere 
Bedeutung  haben  sie  infolgedessen  westlich 
der  Elbe,  wo  der  Großgrundbesitz  an  Be- 

deutung zurücktritt.  Die  Beschaffung  der 
Mittel  für  die  Beleihungstätigkeit  erfolgt 
zum  größten  Teil  durch  Ausgabe  von  Obli- 

gationen, zum  kleinen  durch  Bereitstellung 
von  Fonds  durch  die  Gründer.  Die  in  der 
Regel  auf  das  Gebiet  der  gründenden  und 
garantierenden  öffentlichen  Körperschaft  be- 

schränkte Darlehensgewährung  erfolgt  an 
erster  Stelle  und  meist  in  Form  von  zwangs- 

weise amortisablen  Hypotheken;  bei  der 
Mehrzahl  der  Institute  ist  die  unkündbare 
Amortisationshypothek  sogar  satzungsmäßig 
festgelegt. 

Die  Landeskreditkassen  leihen  auch  Geld 
zur  Durchführung  von  Meliorationen,  doch 
tritt  bei  ihnen  dieser  Zweig  des  landwirt- 

schaftlichen Hypothekarkredits  zurück.  Aus- 
schließlich zur  Gewährung  solcher  Kredite 

sind  die  Landeskulturrentenbanken  — 
in  Bayern  und  Hessen  ebenfalls  „Landes- 

kreditkassen" genannt  —  gegründet  und zwar  in  Preußen  auf  Grund  des  G.  v.  13./V. 
1879  —  fakultativ  —  durch  die  Provinzen, 
außerhalb  Preußens  durch  den  Staat.  Die 

Bereitstellung  der  Mittel  erfolgt  durch  Aus- 
gabe von  Obligationen,  die  Ausleihung  als 

Amortisationsdarlehen  meist  bis  zu  2/3  des 
Wertes  der  Liegenschaft.  Nach  §  6  des 
preußischen  G.  v.  1879  ist  die  hypothekarische 
Sicherheit  ausreichend,  „wenn  das  Darlehen 
innerhalb  des  25 fachen  Betrages  des  bei  der 
letzten  Grundsteuereinschätzung  ermittelten 
Katastralreinertrages  oder  innerhalb  der 
ersten  Hälfte    des    durch    ritterschaftliche, 

landschaftliche  oder  besondere  Taxe  der 
Landeskulturrentenbank  zu  ermittelnden 

Wertes  der  Liegenschaften  zustehen  kommt." 
Der  Versuch,  eine  unbedingte  Priorität  der 
Meliorationshypotheken  durchzusetzen,  ist  in 
Preußen  am  Widerstände  der  Landschaften 
im  wesentlichen  gescheitert.  Infolgedessen 
ist  die  vielfach  durchgeführte  Kontrolle  der 
Verwendung  des  Darlehens  besonders  wichtig. 

Die  Entwicklung  der  Landeskulturrenten- 
banken ist  in  den  verschiedenen  Teilen 

Deutschlands  verschieden,  in  Süddeutsch- 
land günstiger  als  in  Preußen,  wo  zudem 

weniger  der  bäuerliche  als  der  Großgrundbe- 
sitz diese  Kreditinstitute  sich  nutzbar  macht. 
Ländliche  Meliorationsdarlehen  werden 

schließlich  von  einer  großen  Anzahl  anderer, 
durchweg  öffentlicher  Institute,  insbesondere 
auch  von  Provinzialhilfskassen  gewährt; 
Ende  1914  waren  es  in  Preußen  allein  über  40. 
Die  Summe  der  ausgegebenen  Pfandbriefe 
ist  jedoch  nicht  erheblich;  zusammen  mit 
den  Schuldverschreibungen  der  Renten- 

banken waren  es  1914  rund  y2  Milliarde  M. 
bei  17 1/2  Milliarden  M.  Gesamtumlauf  von 
Bodenkreditobligationen. 

Literatur:  a)  Städtischer  Hypothekar  kr  e- 
ilii.  Drucksachen  der  Immobiliarkredit- 

kommission (1914  ff.)  mi*  Referaten  von 
Bredt,  Schwartz,  v.  d.  Borght,  Albrecht 
u.  Bernburg,  Luther,  Baumert,  Eber- 

stadt sowie  reichhaltigem  statistischen  und 
Verhandlungsmaterial.  —  Bannenbaum, 
Deutsche  Hypothekenbanken,  1911.  —  Eber- 

stadt, Handbuch  des  Wohnungswesens,  4.  Aufl., 
1920 ;  dorUclbst  weitere  Literatur- Einzelangaben. 
—  Elclcemeyer,  Zar  Frage  der  zweiten  Hy- 

pothek beim  privaten  großstädtischen  Wohnhaus- 
bau  und  -Besitz  in  Deutschland,  1913.  — 
Eschwege,  Boden-  und  Hypothekenprobeeme, 
1913.  —  Hecht,  Die  Rheinische  Hypothlken- 
bank  in  Mannheim  1871-1896,  1896.  Die  Or- 

ganisation des  Bodenkredits  in  Deutschland  1891. 
—  Leislec,  Die  Finanzierung  der  Hypothekenan- 

stalten deutscher  Großstädte  für  den  bestehenden 
Grundbesitz,  1914.  —  Lindecke,  Die  Beschaf- 

fung zweiler  Hypotheken  mit  Hilfe  der  Ge- 
meinden, S.  Aufl.,  1914.  —  Löhr,  Volkswirt- 

schaftliche    Bedeutung     der    Hypothekenbanken, 
1908.  —  Nussbaum,  Lehrbuch  des  Deutschen 

Hypothekenwesens,  2.  Aufl.  1921.  —  Schulte, 
Die     deutschen     Bodenkreditinstitute     1900    bis 

1909,  1911.  —  Ter  halle,  Die  Kreditnot 
am  städtischen  Grund*tücksmarkt,  1916.  — 

Wegermann,  Zur  Geschichte  des  Immobi- 
liarkreditwesens in  Preußen,  1910.  —  b)  Länd- 

licher Hypothekarkredit.  Biermer, 
Das  Problem  der  ländlichen  Grundentschuldung 
und     die     Organisation    des    Realkredits,    1905. 

—  Buchenberger,  Agrarwesen  und  Agrar- 

politik, 2.  Aufl.,  bearb.  von  Wygodsinski,  1914. 

—  Conrad,  Die  Verschuldung  des  Grundbesitzes 
in  einzelnen  Staaten  Deutschlands,  Jb.  f.  Nat. 

III.  F.  XI.  Bd.  S.  752 ff.  —  Frans,  Die  land- 

schaftlichen Kreditinstitute  in  Preußen  1902.  — 

Hecht,  Die  Organisation  des  Bodenkredits  in 

Deutschland,  1891 ;  die  Landschaften  und  land- 
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tchofinähnlichen  Institute    in  Deutschland,   190S. 
—  Muuer,  Das  landsthavbche  Kreditwesen 
Preußri'g,   li'07.  —  Xussbaum,  .-.•.  oben  untt  r  a. 
—  Itodbertu8'Jagetzow,  Zur  Erklärung 
vi'd  Abbilje  dtr  heuligen  Kieditoiot  du 
Qivndbt*Htee,  U6S09.  —  Schaffte,  Die 
liilorpw  ation  des  Hypolhrknrkretlitn,  1863. 
Trositn,  Dir  landwirtschaftlichi  Kredit  und 

seine  Verbesserung,  Uli.  —  von  ihr  <.'<)//:. 
Agrurvesen  imd  Agrarpolitik,  im',. 1 1  it:  Terhalle. 

Hypothekenbanken. 
1.  Begriff  and  wirtschaftliche  Charakteristik 

der    Hypothekenhanken.      2.    Geschichtliches. 

3.  Das'  HypothekenbankG.   v.    13./VII.   18Ü9. 4.  Statistisches.    6.  Hypothekenhanken  im  Aus- 
lande.   (3.  Schiffshypothekenbanken. 

1.  Begriff  und  wirtschaftliche  Cha- 
rakteristik der  Hypothekenbanken.  Hypo- 

thekenbanken sind  Aktiengesellschaften, 
bei  welchen  der  Gegenstand  des  Unter- 

nehmens in  der  hypothekarischen  Be- 
leihung von  Grundstücken  und  der  Ausgabe 

von  Schuldverschreibungen  auf  Grund  der 
erworbenen  Hypotheken  (Hypothckenbank- 
pfandbriefe)  besteht  (HvpothekenbankG.  v. 
J3./VII  1899  §  1).  Sic  stellen  im  Gegensatz 
zu  den  Landschaften,  Stadtschaften,  Landes- 
kreditkassen  und  sonstigen  öffentlich-recht- 

lichen Bodenkreditinstituten  gemeinwirt- 
BchafUieher  Prägung  die  erwerbswirtschaft- 

liche Form  der  Organisation  des  Bodenkre- 

dit» dar  (g.  die  Artt.  „Bodenkreditinstitute", 
JLandeekreditkaBsen",  „Landschaften").  Für 

deutschen  Hypothekenaktienbanken  sind 
ode    wirtschaftliche    Momente    charak- 

bung  von  Grundstücken  erfolgt 
vor,  o  der  Form  des  Bardarlehens. 

Hypotheken     werden    nach    erfolgter 
d    Werifc,i  etzune    des    An- 

Mitteln  den  Schuld- 
riern  in  bar  zugezahlt;  der  Pfandbriefverkauf 
erfolgt  nach  Lage  des  Kapitalmarktes  nn- 

di   Hypotheken- :  missionswi 
Verkauf   unter  Vermittlung    von   Bankiers, 
zuweilen  durch  öffentliche  Sub  leriprion.  Vor 

im  die  Hypo- 
thi  ki  auch  in  Zeiten 

d     Pfandbrief)  fortsetzen. 
1 1  trdarli  bi  d 

und  Pfandbriefdarli  .  Boden- 

baben  > • muh  kell ; 

nur  •  und   von  dl  n 
Dorddeul  •■  i  n  lii  h    die   Tri  ui 

M      in 
Berlin  haben  ineh  ü  landwirt- 

Jtlicben   Kredit  Auf- 

gabe ihres  geschäftlichen  Wirkungskreises 
erblickt.  Der  Gesamtbetrag  der  städtischen 
Hausdarlehcn  ist  trotz  dieser  Ausnahmen 

15 mal  so  groß  wie  der  der  landwirtschaft- 
lichen Darlehen.  Von  den  städtischen  Dar- 

lehen ist  die  Mehrzahl  in  der  Form  des  reinen 
Zinsdarlehens  gewährt,  das  vom  Tage  der 
Auszahlung  ab  10  Jahre  lang  unkündbar  ist. 
Der  unkündbare  Amortisationskredit  ist 
von  vielen  Hypothekenbanken  nicht  in 
genügendem  Maße  gepflegt  worden;  eine 
Anzahl  von  ihnen  haben  jedoch  stets  an  dem 
Annuitätssystem  festgehalten  und  es  mit 
allen  Kräften  propagiert;  neuerdings  sind 
nach  und  nach  so  gut  wie  alle  Hypotheken- 

banken dazu  übergegangen,  das  Annuitäten- 
darlehen neben  dem  reinen  Zinsdarlehen  ein- 

zuführen, so  daß  gegenwärtig  mehr  als  40% 
aller  Darlehen  unkündbare  Amortisations- 

darlehen sind. 

Eine  Anzahl  von  Hypothekenbanken 
pflegt  auch  das  Kommunaldarlehensgeschäft, 
d  h.  die  Gewährung  von  Darlehen  an  Kreise, 
Städte.  Gemeinden,  öffentliche  Korpora- 

tionen usw.  Auf  Grund  dieser  Dailehen 
werdenKommunalschuldverschreibunsien  aus- 

gegeben. Die  Preußische  Pfandbriefbank 
gewährt  Darlehen  an  Kleinbahnunterneh- 

mungen und  emittiert  hiergegen  Kleinbahn- 
Schuldverschreibungen. 

Die  Hypothekenbanken  pflegen  für  die 
von  ihnen  emittierten  Pfandbriefe  einen 
ständigen  Kurs  durch  Intervention  an  der 
Börse  zu  halten.  Das  Bardarlehenssystem 
ermöglicht  es,  das  bei  der  Emission  unter 
pari  entstehende  Disagio  durch  geeignete 
Kombination  von  Darlehenszinsfuß  und  Aus- 

zahlungsprovision  in  einer  den  wirtschaft- 
lichen Erfordernissen  der  Hypothekenauf- 

nähme  entsprechenden  Weise  auszugleichen. 
Das  in  den  Hypothekenbanken  arbeitende 
Aktienkapital  stellt  sonach  nicht  nin  spe- 

kulatives Anlagekapital  dar,  sondern  erfüllt 
«richtige  wirtschaftliche  Punktionen,  die  in 
der  jahrelang  gleicholeibenden  Dividende 
ihre  Gegenleistung  erhalten.  Ein  Brsati 
der  Hypothekenbanken  durch  rein  gemein- 

wirtschaftliche Formen,  die  nach  dem  Prinzip 
di  l'i.  ii  Ibriefdarlehens  arbeiten,  wurde  den 
Bedürfnissen  des  Finan/ierungskredita  di 
t&dti  eiien  Grundbe  itzes  Dicht  voti  gerecht 
werden  können.    Wim  eiien  wert  Wire  jedoch 

auch   eine  stärkere    Beteiligung  B&m'Jichei 
Hypothi  kenbanken  am  gemeinnützigen  Woh- in.-  itii.ii  rungi  M  de    modernen 

und   Kleinwohl  I  Ol  haben 

nicht  b-i  allen  Hypothekenbanken  so  bereit 
willig)     i  ommen,  wie  i     bei  ein 
/.einen    ili  r    lall    war,    gefunden,    doch      iml 
erbebliche  Be    erungen  in  dii  hung 

:  teilen    N  ind  auf  «lern  V, 
Kommunalkrediti    nicht    unerhebliche 

d<  n    Gemeinden    zugi  Qo   en,    die 
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diese  in  zweiten  Hypotheken  zur  Förderung 
des  Kleinwohnungsbaues  angelegt  haben 

2.  Geschichtliches.  Die  deutschen  Hypo- 
thekenbanken lassen  sich  auf  drei  Wurzeln 

zurückführen. 

a)  Einmal  auf  Maßnahmen  der  staat- 
lichen Wirtschaftspolitik,  weil  das  Vorbild 

der  weit  älteren  landschaftlichen  Kredit- 

institute in  Ländern  vorwiegend  zersplitter- 
ten Kleingrundbesitzes  nicht  anwendbar  er- 

schien. Zumal  der  in  der  ersten  Hälfte  des 

19.  Jahrhunderts  hervorgetretene  theoretisch 
konstruierte  Gedanke,  den  Wert  des  Grund 
und  Bodens  als  Unterlage  zur  Emission  von 
Noten  zu  benutzen,  regte  vielfach  zur  Grün- 

dung von  Bankanstal  ien  zur  Pflege  des 
Grundkredits  in  Anlehnung  an  die  halb- 

staatlichen privilegierten  Zettelbanken  an. 
Er  hat  bei  der  Gründung  der  Hypotheken- 

abteilung der  Ocsterreichisch-ungarischen 
Bank  und  der  Bayerischen  Hypotheken  und 
Wechsel-Bank  (1835)  mitgespielt.  Die 
Bayerische  Hypotheken-  und  Wechsel-Bank 
hatte  für  ihr  Notenprivileg  die  Aufgabe 
übernommen,  in  begrenztem  Umfange  auch 
Hypotheken  zu  gewähren.  Erst  1864  hat 
sie  das  Pfandbriefsystem  übernommen.  Da 

die  Bayerische  Hypotheken-  und  Wechsel- 
Bank  ihre  übrigen  bankgeschäftlichen  Sparten 
beibehielt,  wurde  sie  das  Vorbild  für  die  sog. 

„gemischten  Hypothekenbanken",  die  mit 
dem  Hypothekenbankgeschäft  auch  die  Ge- 

schäfte einer  Kreditbank  verbinden. 

b)  Der  in  der  Mitte  des  19.  Jahrh.  von 
dem  Statistiker  Engel,  von  Hübner  u.  a  auf- 

geworfene Gedanke  der  Hypothekenversiche- 
rung hatte  die  Gründung  mehrerer  Hypo- 

thekenveisicherungsinstitute  zur  Folge,  die 
sich  später  in  Hypothekenbanken  um- 

wandelten, nachdem  die  Durchführung  der 

Versicherung  sich  praktisch  als  undurch- 
führbar erwies. 

c)  Die  Mehrzahl  der  Hypothekenbanken 
sind  als  solche  nach  dem  Vorbild  des  1856 

von  Wolowski  (s.  d.)  gegründeten  Credit 
Foncier  de  France  von  Banken  oder  Bankier- 

konsortien unter  Mitwirkung  von  Privat- 
kapitalisten in  das  Leben  gerufen,  nachdem 

das  französische  Institut  das  von  den  Land- 
schaften ausgebildete  Pfandbriefsystem  mit 

dem  Prinzip  der  privaten  Aktiengesellschaft 
vereinigt  hatte  (s.  den  Art.  „Bodenkredit- 

institute'). Als  erste  entstanden  1862  die 
Frankfurter  Hypothekenbank  und  die 
Deutsche  Hypothekenbank  in  Meiningen. 
Diese  Hypothekenbanken  sind  demnach  rein 
privatwirt schaftücher  Initiative  entsprungen, 
stets  jedoch  gab  die  Konzessionspflichtigkeit 
dem  Staate  die  Möglichkeit  in  die  Hand,  die 
Bedürfnisfrage  bei  der  Gründung  nach  volks- 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten  zu  prüfen. 
Die  Hypothekenbanken  entstammen  so- 

mit der   Zeit   des   wirtschaftlichen   Libera- 

lismus, in  der  der  Staat  noch  geneigt 
war,  wichtige  wirtschaftliche  Aufgaben  der 
privaten  Erwerbsorganisation  zu  überlassen. 
Die  preußische  Regierung  erließ  für  die 
Gründung  von  Hypothekenbanken  am 
23./VI.  1863  Normativbestimmungen,  wo- 

bei sie  jedoch  die  Preußische  Central- 
Bodenkredit-Aktiengesellschaft  besonders  pri- 

vilegierte. Die  preußischen  Normativbestim- 
mungen, die  1893  umgeändert  wurden, 

haben  die  Entwicklung  des  Hypothekenbank- 
wesens in  Preußen  nicht  günstig  beeinflußt. 

Sie  waren  auch  die  Ursache,  daß  viele 
Hypothekenbanken  zwar  das  Hauptfeld  ihrer 
Tätigkeit  in  Preußen  suchten,  ihren  Sitz 
aber  in  mitteldeutschen  Kleinstaaten  usw. 

aufschlugen.  Auch  die  vor  der  Annexion 
Frankfurts  gegründete  Frankfurter  Hypo- 

thekenbank blieb  außerhalb  der  preußischen 
Normativbestimmungen.  Seit  l./I.  1900 

stehen  die  Hypothekenbanken  unter  ein- 
heitlichem Recht,  dem  HypothekenbankG. 

v.  13./VII.  1899. 
Die  vom  hessischen  Staate,  Gemeinden 

und  Sparkassen  usw.  gegründete  Hessische 
Landes-Hypothekenbank  hat  juristisch  die 
Form  einer  Hypothekenbank  und  untersteht 
dem  Gesetze,  ist  aber  in  allen  anderen  Be- 

ziehungen, vornehmlich  auch  zufolge  der 
staatlichen  Garantie  ihrer  Pfandbriefe  als 
öffentlich-rechtliche  Landeskreditanstalt  an- 
zusehen. 

3.  Das  Hypothekenbankgesetz  v.  13./VII. 

1899.  Das  Hypothekenbankgesetz  enthält  vor- 
zugsweise wirtschaftliche  Normativbestim- 

mungen, ferner  auch  die  Grundlagen  für  die 
rechtliche  Sicherstellung  der  Pfandbrief- 

inhaber. Diese  letzteren  finden  ihre  Er- 

gänzung durch  die  Bestimmungen  des  Ge- 
setzes über  die  gemeinsamen  Rechte  der 

Besitzer  von  Schuldverschreibungen  vom 
4./XII.  1899,  geändert  durch  G.  v.  14./V.1914. 

Die  Umgrenzung  des  Geschäftskreises  ist  in 
§  5  des  Gesetzes  erfolgt.  Das  Gelddepositen- 

geschäft ist  den  Hypothekenbanken  nur  in 
beschränktem  Umfange  gestattet.  Die  Pflege 
des  Korporationskredits  ist  nicht  in  wünschens- 

wertem Maße  berücksichtigt.  Diejenigen  Hypo- 
thekenbanken, deren  Geschäftskreis  dem  §  5 

des  Hypothekenbankgesetzes  entspricht,  werden 

als  „reine  Hypothekenbanken"  bezeichnet  die 
anderen  als  „gemischte"  (s.  oben).  Gemischte 
Hypothekenbanken  können  nach  dem  Gesetz 
nicht  mehr  entstehen;  die  bestehenden  konnten 
unter  gewissen  Einschränkungen  bestehen  bleiben, 
sofern  sie  bereits  am  l./V.  1898  die  über  den  nor- 

malen in  §  5  bezeichneten  Geschäftskreis  hinaus- 
gehenden Geschäfte  betrieben  hatten.  Die  Be- 

fugnis zur  Ausgabe  von  Pfandbriefen  ist  bei  den 

gemischten  Hypothekenbanken  gegenüber  den 
reinen  Banken  eingeschränkt.  Während  letztere 
bis  zum  15  fachen  Betrage  des  eingezahlten 

Grundkapitals  und  des  Reservefonds  Pfandbriefe 

ausgeben  dürfen,  steht  den  gemischten  Hypo- thekenbanken das  Recht  zur  Ausgabe  nur  bis 
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zum  lOfarhen,  einigen  Banken,  die  das  Hypo- 
thekenbankgeschäft nur  als  nntergeordneten 

Nebenzweig  betreiben,  nur  bis  zum  doppelten 
Betrage  zu. 

Die  Wertermittlung  der  zu  beleihenden  Ob- 
jekte ist  mit  Recht  im  Gesetze  den  Banken 

überlassen;  es  Bind  nur  pinige  allgemeine  Normen, 
Grundlinien  eines  Reglements,  gesetzlich  ge- 

geben. Eine  Anweisung  über  die  Wertermittlung 
muü  erlassen  werden,  sie  bedarf  der  Genehmi- 

gung der  Aufsichtsbehörde.  Gewahrt  die  Bank 
Darlehen  in  dem  Gebiet  eines  Bundesstaates,  in 
dem  sie  nicht  ihren  Sit/,  hat,  so  ist  die  Anweisung 
auch  der  Aufsichtsbehörde  dieses  Bundesstaates 
einzureichen.  Nachdem  ihr  Preußen  das  Schät- 
■ungsamtsG.  v.  BL/VI.  11)18  ergangen  ist,  kann 
nach   dessen    Inkrafttreten   auf   Grund   des   §   12 
Ah-,  2  II  IUI.  der  Reichsrat  bestimmen,  daß  der 
bei  der  Beleihung  angenommene  Wert  den  durch 
eine  amtliche  Schätzung  festgestellten  Wert 
nicht  übersteigen  darf.  Diese  Bindung  an  den 

Schatzungszwang  würde  für  die  durch  das  Bar- 
darlehenssystem  ermöglichte  Anpassung  des 
Kredits  an  den  individuellen  Bedarf  des  Grund- 

tfimers  eine  schwere  Fessel  bedeuten. 

"  Die  Beleihung  darf  bis  60%  des  Wertes bei  städtischen  und  ländlichen  Grundstücken 

.  rfolgen.  Die  Zentralbehörde  eines  Landes 
kann  in  ihrem  Gebiete  die  Beleihung  landwirt- 

li.  her  Grundstücke  bis  zu  6G  */;,%,  gestatten. 
l>as  Preußische  Landwirtachaftsministerium  hat 
diese  Erlaubnis  erteilt. 

Hypotheken  an  Bauplätzen  und  an  solchen 
Objekten,    welche   noch   nicht  fertiggestellt    und 
ertragsfähig  sind,  dürfen  zusammen  den  10.  Teil 

il  lamtbetrages  der  zur  Deckung  der  Pfand- 
briefe benutzten  Hypotheken,  sowie  den  halben 

-    eingezahlten    Grundkapitals    nicht 
n  i  S  12  Abs.  3).    Diese  allzu  ängstliche 

immung  ist   für  die  Kniwicklung  des  deut- 
oachteilig;  sie  hat  vor  dem 

Kriege   riel   dazu   beigetragen,   den    Baukredit 
tbanken  und   Baubanken,  aber  auch 
Idgebern  zuzutreiben. 

it  Hypotheken  an  landwirtschaftlichen 
ken    zur    Deckung    von    Pfandbriefen 
werden,  muß  die  Deckung  mindestens 

zur    Hälfte    au-    Amortisationsbypotheken    be- 
•i.    In  Bayern  i-t  tür  Hypotheken  an  länd- 

lichen Grundstücken  den  Hypotheken- 

bank rpflichtung  auferlegt,   nur  auior- 
tiiable  Hypotheken  zu  gewahren. 

Erbbanreeht  v.  ].'../!.  1919, ingen 
:i   Uli:'    \nll    J.ll»- 

baur  I  bten, •  •  .■  ehleierung 
der    Da 

'  .r  die  soll- 

.Nornieri    ufji-r    das 

der    Hypothekenbank   und   den    Ptandbriefglau- 

und 

muu  in   Höbe  durch 

Hypotheken  \  i  ■  ■    Höhe  uii.l 
mm  I  P  d"  kt 
(HGJ  li. 

Ueber  die  Methode  der  Bilanzierung  sind  ein- 
gehende Vorschriften  gegeben.  Die  früher  viel 

umstrittene  Frage  über  die  Buchung  des  Dis- 

agios  und  Agios  hat  eine  Kompromißlösung  ge- 
funden, die  bis  jetzt  in  der  Praxis  keine  An- 
wendung gefunden  hat.  Sämtliche  Hypotheken- 

banken tilgen  das  Disagio  des  Berichtsjahres 
und  sammeln  zu  diesem  Zwecke  Disagioreserven 
an. 

Halbjährlich  ist  ein  Status  zu  veröffentlichen 
über  den  Gesamtbetrag  der  Pfandbriefe,  welche 
am  letzten  Tage  des  vergangenen  Halbjahres 
im  Umlauf  waren,  sowie  über  die  diesen  Pfand- 

briefen gegenüberstehende  Deckung. 

Die  Vorbedingung  für  die  rechtliche  Sicher- 
stellung der  Pfandbriefinhaber  ist  durch  den 

Zwang  zur  Anlegung  eines  Hypothekenregisters 
geschaffen.  Bei  jeder  Hypothekenbank  ist  ein 
Treuhänder,  sowie  ein  Stellvertreter  durch  die 
Aufsichtsbehörde  nach  Anhörung  der  Hypo- 

thekenbank zu  bestellen.  Die  Rechte  und 

Pflichten  des  Treuhänders  sind  gesetzlich  des 
näheren  geregelt.  Er  wahrt  die  Interessen  der 
Pfandbriefinhaber,  ist  aber  nicht  von  ihnen 

gewählt.  Die  Pfandbriefgläubiger  können  neben 
dem  Treuhänder  auf  Grund  des  Gesetzes  betr. 

die  gemeinsamen  Rechte  der  Besitzer  von  Schuld- 
verschreibungen unter  den  in  diesem  Gesetze 

festgelegten  Voraussetzungen  einen  weiteren 
Vertreter  bestellen. 

Die  Frage,  ob  die  Pfandbriefe  der  Hypo- 

thekenbanken pupillarische  Qualität  haben  soll- 
ten, wurde  im  Hypothekenbankgesetz  nicht  ent- 

schieden. Die  Bundesstaaten  haben  durch  Ver- 
ordnungen auf  Grund  des  EG.  zum  BGB. 

Art.  212  und  Art.  2  bzw.  bei  der  Beratung  der 

Auslührungsgesetze  zum  BGB.  unter  Berück- 
sichtigung der  eigenartigen  Organisation  des 

Bodenkredits  in  den  betreffenden  Ländern  in 

verschiedenem  Sinne  zu  der  Frage  Stellung  ge- 
nommen. Preußen  (ebenso  Sachsen)  hat  schon 

mit  Bücksicht  auf  den  Staatskredil  die  Mündel- 
sh  herbei t  versagt;  zu  diesem  Entscheid  trug 
wesentlich  der  damals  ausgebrochene  Krach 
zweier  Berliner  HypothehenbankinBtitnte  bei, 
die  sich  stark  in  Terrainspekulationen  engagiert 
hatten.  Die  meisten  übrigen  Länder  haben  ihren 

ll\  pothekenbanken  die  Mündelsicherheit  ge- 

wahi  t. 
Die  von  vielen  Hypothekenbanken  neben  dem 

Hypothekengeschäfl  betriebene  Gewährung  von 
Darlehen  an  Gemeinden,  öffentliche  Korpo- 
rationen  nsw,  fKommunalkrediO  und  die  darauf 

fußende  Ausgabe  von  Kommnnalschuldversohrei* 
bungen  ist  im  ent  l  tten  Sinne  behandelt 
worden.  Preußen  bat  die  MQndelsicherheit  von 

Kommunalobligationen  gewahrt,  Bayern  hat 
:  le  blähet  verwel  ■ 

4.  Stai  1  >ie  Zahl  der  Hypotheken' 
bansen  bal    ii  b  in  [Ong  bei  Zeit  von  10  aal 
vermindert.    Die  „Aktiengesellschaft  für  Boden- 
und  Kommunalkredit"  in  Btraßburg  schied  durch 

btretune  Eist  B-Lothrii  1  >ie  »Allgt- 
111.  in.  Deutsche  Creditanstalr ',  die  ,, An  halt  •  1  >. 

sank",  die  „RremuM  be   Hypo 

nbank"    und    die    „Grundkreditbank    In 
babi  11   ihre    Grundkreditabteihing 

liquidiert  und   l..  rhrlnken  sich  au!  Gesrl 
des  !•  Inen  Kreditbank    l  >ie  ,,l  •■  Gl  und- 

I  d  rKata  Lropbt 
tiux >  li     Kotikui 
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schieden.  Die  „Landwirtschaftliche  Hypotheken- 
bank" in  Frankfurt  a.  M.  ist  in  stille  Liquida- 

tion getreten.  Die  „Schwarzburgische  Hypo- 
thekenbank" ging  1921  durch  Fusion  auf  die 

„Deutsche    Grundkreditbank"    in    Gotha  über. 
Unter  den  bestehenden  32  Hypothekenbanken 

haben  sich  im  Jahre  1921  wichtige  organisa- 
torische Aenderungen  vollzogen.  Die  „Bayerische 

Handelsbank"  und  die  „Vereinsbank  in  Nürn- 
berg" haben  ihre  Kredilabteilung  auf  die  „Baye- 
rische Vereinsbank"  übertragen;  die  beiden  erst- 

genannten Institute  beschränken  sich  seitdem 
auf  das  Bodenkreditgeschäft,  ohne  jedoch  reine 
Hypothekenbanken  im  Sinne  des  §  5  HBG.  zu 
werden.  In  gleicher  Weise  hat  die  „Mecklen- 

burgische Hypotheken-  und  Wechselbank-'  ihre 
bankgeschäft  liehe  Abteilung  auf  die  „Mecklen- 

burgische Depositen-  und  Wechselbank"  über- 
tragen. Diese  Transaktionen  entsprangen  der 

Initiative  der  Bankabteilungen;  sie  gehören  der 
Konzentrationsbewegung  des  allgemeinen  deut- 

schen Bankwesens  an  und  erfolgten  zu  dem 
Zwecke  der  Stärkung  der  werbenden  Kraft,  der 
Konkurrenzfähigkeit  und  der  Vereinfachung 
des  Betriebes,  hauptsächlich  auf  dem  Gebiete 
des  Filialwesens.  Aus  ähnlichen  Gründen  haben 
sich  1921  aber  auch  vier  reine  Hypothekenbanken 
zu  einer  Interessengemeinschaft  zusammenge- 

schlossen, nämlich  die  „Deutsche  Hypotheken- 
bank" in  Meiningen,  die  „Preußische  Boden- 

kredit-Aktienbank" in  Berlin,  die  „Norddeutsche 
Grundkreditbank"  in  Weimar  und  die  „West- 

deutsche Bodenkreditanstalt"  in  Köln.  Dieser 
Zusammenschluß  erfolgte  zum  Zwecke  des  Ge- 

winnausgleichs, sieht  aber  auch  Maßnahmen  zum 
Zwecke  der  Betriebsvereinfachung  auf  dem  Ge- 

biete des  Bodenkreditgeschäfts  (Hypotheken- 
vermittlung, Schätzungswesen,  Pfandbriefver- 

trieb usw.)  vor. 
Von  den  32  Hypothekenbanken,  wozu  noch  die 

nur  der  Form  nach  als  Hypothekenbank  zu  rech- 
nende öffentlich-rechtliche  „Hessische  Landes- 

Hypothekenbank"  in  Darmstadt  kommt,  waren 
25  reine  Hypothekenbanken,  während  7  dem 

sog.  „gemischten"  System  angehören.  Von 
letzteren  sind  jedoch  die  Bayerische  Handels- 

bank, die  Vereinsbank  in  Nürnberg  und  die 
Mecklenburgische  Hypotheken-  und  Wechsel- 

bank tatsächlich  auch  reine  Bodenkreditinstitute 
geworden,  weil  sie  ihre  Bankabteilungen  durch 
andere  Banken  verwalten  lassen.  Als  eigentliche 
gemischte  Hypothekenbanken  bestehen  demnach 
nur  noch  die  Bayerische  Hypotheken-  und  Wech- 

selbank, die  Bayerische  Vereinsbank  und  die 
Württembergische  Vereinsbank.  Die  „Mecklen- 
burg-Strelitzsche  Hypothekenbank"  gehört  in 
diese  Gruppe  lediglich  dadurch,  daß  sie  in  Neu- 
strelitz  ein  lokales  Bankgeschäft  betreibt. 

Die  Ende  1919  noch  bestehenden  35  Hvpo- 
thekenbanken  (s.  die  Tabellen  S.  332  und  333) 
hatten  einen  Gesamthypothekenbestand  von  rund 
11  Milliarden  M.  registrierte  Hypotheken,  wovon 
rund  10,3  Milliarden  auf  städtischen,  der  Rest  auf 
ländlichen  Grundstücken  ruhten;  rund  3,7  Milli- 

arden waren  in  Annuitäten  rückzahlbare  un- 
kündbare Amortisationsdarlehen.  Der  Gesamt- 

pfandbriefumlauf betrug  10,7  Milliarden,  wovon 
7,8  Milliarden  M.  zu  4  %,  2,7  Milliarden  zu  3  y2  % 
verzinslich  waren. 

5.  Hypothekenbanken  im  Auslande. 
Ueber    die     ausländischen    Hypothekenbanken 

lagen  zur  Zeit  der  Abfassung  dieses  Artikels  (Ok- 
tober 1921)  vielfach  nur  unvollständige  Mitteilun- 

gen vor;  ihre  Besprechung  ist  daher  für  den  Art. 
„Bodenkreditinstitute"  zurückgestellt,  zumal  ihre 
Stellung  im  Wirtschaftsleben  nur  im  Zusammen- 

hang mit  der  gesamten  auch  öffentlich-recht- 
lichen gemeinwirtschaftlichen  Organisation  des 

Bodenkredits  zur  Darstellung  gebracht  werden 
kann.  Dies  gilt  insbesondere  für  die  größte  und 
älteste  Hypothekenbank,  den  Credit  Foncier 
de  France,  der  1856  gegründet,  den  Boden-  und 
Koramunalkredit  Frankreichs  stark  zentralisiert 
und  monopolisiert  hat.  Die  Hypothekenbanken 
Belgiens  und  Hollands  arbeiten  nicht  mit  Pfand- 

briefen, sondern  mit  Obligationen,  die  nicht  auf 
Sonderdeckung  durch  Hypotheken  beruhen, 
sondern  lediglich  auf  den  allgemeinen  Emissions- 

kredit der  Institute  ausgegeben  werden.  Das 
gleiche  ist  mit  den  meisten  Bodenkreditbanken 
der  Schweiz  der  Fall,  doch  bestehen  in  der  Schweiz 
auch  Hypothekenbanken  nach  deutschem  Muster, 
desgleichen  in  Oesterreich;  Bodenkreditabteilung 
der  Oesterreichischen  (vormals  Oesterreichisch- 
Ungarischen  Bank),  Allgemeine  Oesterreichische 
Bodenkredit-Anstalt  (zugleich  als  Finanzierungs- 

bank großen  Stils  tätig),  Oesterreichische  Central- 
Bodenkredit-Bank,  Oesterreichische  Hypotheken- 
bank. 

In  Frankreich,  Belgien,  Holland,  England  und 
in  der  Schweiz  sind  außer  den  im  eigenen  Lande 
tätigen  Hypothekenbanken  noch  eine  Anzahl 
Auslands-,  Kolonial-  und  Uebersee-Hypotheken- 
banken  tätig,  die  meist  von  Finanzkonsortien 
im  Zusammenhange  mit  Ansiedlungs-,  Koloni- 

sation-, Verkehrs-  und  sonstigen  Exploitations- 
interessen gegründet  sind. 

6.  Schiffshypothekenbanken  sind  Kredit- 
institute, die  auf  Grund  von  Schiffspfandrechten 

auf  See-  und  Binnenschiffe  den  Pfandbriefen  der 

Hypothekenbanken  ähnliche  Schuldverschrei- 
bungen emittieren.  Das  Schiffspfandrecht  ist 

dem  Grundpfandrecht  ähnlich  gestaltet,  doch 
gewährt  es  dem  in  das  Schiffsregister  einge- 

tragenen Gläubiger  nicht  ganz  den  gleichen 
Schutz  wie  das  Hypothekenrecht,  weil  ihm  nach 
dem  zurzeit  geltenden  Rechte  eine  Reihe  gesetz- 

licher Pfandrechte  vorgehen,  die  öffentliche  Ab- 
gaben, Lohnansprüche,  Lotsengelder,  Berge- 
kosten, Beiträge  zur  großen  flavarei,  sowie 

Ansprüche  aus  gewissen  Rechtsgeschäften  und 
solche  aus  Verschulden  der  Besatzung  betreffen 
können.  Ferner  kann  das  Schiffspfandrecht, 
auch  wenn  es  von  der  im  Register  als  Eigentümer 
eingetragenen  Person  bestellt  ist,  doch  hinfällig 
sein  sofern  der  Eingetragene  nicht  der  wirk- 

liche Eigentümer  ist.  Auch  Doppel  Verpfän- 
dungen sind  nicht  ausgeschlossen  und  endlich 

ist  die  Zwangsvollstreckung  sowohl  rechtlich 
als  auch  praktisch  besonders  bei  Auslandsreisen 
sehr  erschwert.  Diese  rechtlichen  Hindernisse, 
dann  aber  auch  wirtschaftliche  Gründe  —  es 

wurde  vor  dem  Kriege  besonders  eine  Ueber- 

produktion  an  Schiffbau,  Krisen  auf  dem  Frach- 
tenmarkt und  Herabdrückung  des  Tonnage- 

preises befürchtet  -  ließen  in  Deutschland 

lange  den  Gedanken  der  Schiffshypotheken- banken nicht  zur  Verwirklichung  kommen. 
Erst  im  März  1918  wurden  die  „Deutsche 

Schiffsbeleihungsbank  A.  G."  in  Hamburg  von 
einem  unter  Führung  der  Commerz-  und  Dis- 

kontobank stehenden  Konsortium,  im  Juni  1918 
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Deutsche  Hypothekenbanken  Ende  1919.     I.  Hypotheke: 

Grün- dungs- 

jahr 

Aktien- kapital 
M. 

Gesamt- reserven M. 
Hypotheken- 

bestand 
M. 

I.  Reine  Hypothekenbanken  (§5HBG.) 

1  Bayerische  BodenkreditanstaU  Würzbnrg  .  . 
l'  Berliner    Hypothekenbank  Aktiengesellschaft, Berlin   

3  Brannschweig-Hannoversche  Hypothekenbank, 
Braonschweig        

4  Deutsche  Grundkredit-Bank.  Gotha     .... 

Dentsche  Hypothekenbank  (Akt. -Ges.),  Berlin 
de  Hypothekenbank,  Mi'iningen    .   .   . 

Frankfurter  Hypothekenbank,  Frankr.  a.  M.    . 
Frankfurter  Hypotheken-Kredit-Verein,  Frank- 

furt a.  M*.   
Hannoversche  Bodenkredit-Bank,  Hildesheim 
Hypothekenbank  in  Hamburg   
Landwirtschaft!.  Hypothekenbank,  Frankf.   . 

sei  Hypothekenbank,  Leipzig    .... 
Mitteid.  Bodenkrodit-Anstalt,  Greiz     .... 
Nordd.  Grnnd-Eredit-Bank,  Weimar  .... 
Pfälzische  Hypothekenbank,  Ludwigshafen    . 
Prenfi.  Boden-Kredit-Aktien-Bank,  Berlin  .   . 
l'r.  ii B.  (Vntral-Undenkrcdit-Akticnges..  Berlin 
Prenfi.  Hypotheken-Aktien-Bank,  Berlin    .   . 
Prent).  Pfandbrief-Bank,  Berlin   
Rheinische  Hypothekenbank,  Mannheim    .   . 
Rhein.- Westl  Duden- Kredit- Bank.  Köln.  a.  Rh. 
Sachsische  Bodenkredit-Anstalt,  Dresden  .   . 

Boden-Kredit-Aktien-Bank,  Breslau    . 
Schwanbarg.  Hypothekenbank,  Sondershans. 
Süddeutsche  Bodenkredit-Bank,  München 

itKcbe  Bodenkredit-Anstalt,  Köln  a.  Rh. 
Hypothekenbank.  Stuttgart 

1895 

1866 

1872 
1867 

1872 

1862 
1862 
1868 

1896 
1871 
1872 
1863 
1895 
1894 
1886 
1868 
1870 
1864 
1895 
1871 
1894 
1895 

1872 1895 
1871 
1893 

1867 

7500  000 
22  700  000 

12  600  000 

iS   '   

7  397  638 6  509  423 

7  685  206 

S  023  569 

18000000  9504834 

31500000  15745624 
22  000  000  27  537  601 

19800  000 

4  000  000 

36000000' 

1  000  000] 

12  000  000 

7  500  000 

7  500  000 

19000  000; 

30000  000 

44  400  000 

50  599  200 1 

24  000  000 

27  500  400 

20  000  000' 
12  000  000 

2  5  800  000 

J  l 

5  000  000, 
27  000  000 10  000  000; 

1  •}  000  000 

12  463  324 

1  927  868 

25  593  169 
«55  655 

6855768 

816  099 

3  228  847 

24  265  897 

15554828 23  048  842 
28435240 15  326  553 

38  120  480 
6  080  796 

4  993  998 
16698  546 

1  132432 
17027073 

3  082  214 

9347005 

129  743  5" 

247  459  484 

184  589  331 

332  002  005 
280  312  490 

577  684  693 520  126  857 

364  171  202 

48  55o  881 585  248  700 

2  498  800 

202  225  432 

47  849  604 

100  767  043 

462  283  978 

431  699  721 
809  901  468 

349  753  952 343  260  273 
592  452  338 
275  913  629 190  296  873 

438  710  153 
60  179  195 

499  999  031 118  855  801 216  679  025 

I528  399  600I337  258  529|  8  413  215  470I 

11.    Gemischte    Hypothekenbanken    nach 
§  k  HBG. 

be  Handelsbank,  Manchen   
...  Hypotheken-  a.  Wechselbank,  Manchen 

!/ank,   München   
31   Grondkreditbank,  Könij    

Dwerin 

83  Mi  Hypothekcnban 

36  Worttei  ■  .rt '  . 

1SI r-i;i 

1871 
1896 
1871 

1871 

.;.)  50O  OOO 68  000  0  00 

5 1  000  000 
1  500  000 

9000  000 
4  000  000 

1 1 

.JO  .  „H,   IHHI 

15  252  ;  1  - 
7'  875644 

I  125 

8o< 

to  17 
102: 

14439 

16968  846 

454  020 

156  239 

1 
128  305 

II  902 

335  431 

;;  1"' 

56g 
99g 

177 

53o 

030 

140 

404 

851 

z  ''|7  .^22  700I  2 

|  ■  \\       gjii  06] 

■  'i-  Hypothekenbank  Dach  s  46  Ali-,  j  Sati  8  HBG. 
i.i   teil    den  1  ind   an  Hypotheken,   teils  nur  de 

ach  Differenzen,  die  daher  röhren,  dafi  dl 
[(»berichten  einschließlich  noch  in  lahlendt 

nrflekbehall  imortiaatii  ;eben  werden.  VH.  dJeAnmei 

dw.  d.  st. 
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jestand  aus Pfandbrief  Umlauf. 

Von  den  Registerhypotheken  waren 
Pfandbriefe im  Umlauf 

<D 

Amorti- ländliche städtische Insgesamt Davon  waren verzinslich zu s 
sations- 

■ 5 
darlehen8 Darlehen2 

4y2% 

4% 

3%% 
3y2% 

% 
M. M. 

M. 
M. 

M. M. M. 

M. 

/o 

27  306  042 2529139 127  175  249 
132  749  7°° 

- 86  101  100 

472  900 

- 

46  648  600 

8 

15  902  421 7i3  361 243  925  605 
235  918  220 59  979  900 169  731  840  3 2341  900 

3  391  680 

57= 

22  097  027 1 123  626 183  211  521 186  353  400 — 122  135  200 — 
64  218  200 

8% 

56  977  085 8  269  846 320  171  475 
321  518  600 

164  000 4 

290  634  200 
~ 30  884  400 9 

77  821  103 15  833  415 266  552  371 264  114  900 
29195400« 

215  454  100 
8  322  400 

10  979  000 

7y2 

78  035  742 6  576  540 568  458  333 

559  396  800 

— 
454  839  850 

— 
104  556  950 

7% 

65  926675 673  762 519  453  096 
519  405  200 

— 

378  373  600 

— 
141  031  600 

10 

1  859  705 
— 

363  445  313 362  405  500 
— 

334  298  400 

ii  067  000 
17  040  100 

8 

71  524 27  890 48  095  625 
48  184  600 

— 
46  246  300 1  252  000 

686  300 7 

4  645  684 
— 

552  504  589 

544  565  200 

— 

442  023  200 

— 
102  542  000 

10 

1  229  504 1236473 1  262  326 2  248  400 

38  600 

2  209  800 
— — — 

28  376  276 
46500 

201  066  756 
194  308  150 

— 165  167  450 

3  749  200 

25  39i  500 

8 

3  185  965 
— 

47  849  604 46  270  300 
— 

44  586  300 

— 
1  684  000 

— 

17  403  447 
434818 

98  228  825 96  114  300 
— 

86  030  600 1  710  400 
8  373  300 

6 

153  249212 1  391  072 
459  905  880 

459  464  200 

— 
256  654  600 

— 
202  809  600 9 

95  322  562 4  715  74° 422  312  341 
413  520  300 

495  200 
329  704  200 

24  320  000 
59  000  900 

7% 

630421  321 267415079 53o  498  357 
783  909  7°° 

— 
518  774  000 

— 
265  135  7°° 

8% 

19  567  645 109  781 
331  355  966 323  008  060 676  620 

291  906  300 
— 

30  425  140 
7 

91  598  344 2  733  809 337  108  747 
336  259  200 

— 
272  371  600 

23  470  800 40  416  800 

7% 

17  338  692 9885332 
579  438  606 597  873  900 

— 

385  783  800 

— 
212  090  100 9 

127  470  985 
833  734 269  434  307 266  669  000 — 240  804  400 — 

25  864  600 

6 

8  459  3" 
— 189  621  873 186  730  700 

124  476  500 20730  100 
41  524  100 

7 
161  128  303 1  067  965 

437  5°4  266 417  861  400 
348  923  600 

10  950  900 

57  986  900 

7% 

7  M5  145 
— 60  179  195 

60  213  800 

58  524  000 

599  200 

1  090  600 

5fc 

293  116  189 59  800  709 439  606  244 
489  351  900 

— 

244  390  200 

— 

244  961  700 

8 

75  1x6  726 968  939 116  321  549 
114  756  700 

— 

95  897  100 

— 
18  859  600 

6 

50  7S1  905 1  321  029 215  357  996 
214  516  000 

— 
135  843  800 

— 

78  672  200 

8 

131  554  54°|387  7°8  559|  7  93°  046  015I  8  177  688  13090  549  720  ,6  142  358  940  |io8  513  900  1  836  265  570I 

303  456  141 25  016  522 429  004  047 

444  763  800 

— 
365  384  400 

— 

79  379  4°° 

5% 

757  475  363229879023 918  408  089 1  136  452  000 
— 

659  735  4°° 

— 

476  716  600  1U 
353  128  197  43060765 

478  204  282 510  848  800 
338  816  800 

— 

172  032  000 

8 

1  691  960   1  188  335 3  989  45o 

4  700  000 

— 

4  700  000 

— 8 

39  610  029 2  841  022 123  195  863 126  086  600 
664  500 98  728  500 

4  806  000 

21  887  600 
1b 

— — 
10  074  100 

9  746  700 

— 
8  335  4°° 

— 

1  411  300 

3 

71  192  292 1  375  724 332  840  988 329  850  800 

— 
187  185  800 

— 
142  665  000  J.U 8  477  5" 

1  161  5S7 
33  255  264 36  161  800 

— 28  081  300 — 8  080  500I  7 

535  031  493  304522978 2  328  972  083 2  598  610  500 664  500 1  690  967  600 

4  806  000 

902  172  400I 

i  666  586  033)692  231  537^0  259  018  098J10  776  298  630^91  214220  I7  833  326  540  I113319900!2  738  437  97° 

von  der  Dresdner  Bank,  der  Berliner  Handels- 
gesellschaft und  der  Nationalbank  für  Deutsch- 

land, sowie  drei  Transportversicherungsgesell- 
schaften die  „Deutsche  Sehiffspfandbriefbank 

A.  G."  in  Berlin,  endlich  im  Juli  1918  vorzugs- weise von  Mannheimer,  niederrheinischen  und 
bayerischen  Schiffahrtsintcressenten  unter  Füh- 

rung der  Rheinischen  Kreditbank  die  „Deutsche 

Schiffskreditbank  A.  G."  in  Duisburg  mit  Zweig- 
niederlassung in  Nürnberg  gegründet.  Ende  1919 

hatten  die  Berliner  und  die  Hamburger  Gesell- 

schaft bei  je  2%  M'lk  eingezahltem  Kapital 
5  Mill.  bzw.  11,15  Mill.  4y2%ige  Schiffspfand- 

briefe begeben;  die  Deutsche  Schiffskreditbank 
in  Duisburg  hat  erst  1920  die  ersten  5  Mill.  M. 
Schiffspfandbriefe  emittiert.  Seit  längerer  Zeit 
bestehen  Schiffshvpothekenbanken  in  Belgien, 
vor  allem  aber  in  Holland,  wo  Ende  des  vorigen 
Jahrhundert  die  ersten  ins  Leben  traten  und  1917 

9  solcher  Institute  mit  einem  eingezahlten  Aktien- 
kapital von  etwa  2  Mill.  Gulden  und  einem 

Pfandbriefumlauf    zwischen    60    und    70    Mill. 
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Gulden  arbeiteten.  Die  holländischen  Schiffs- 

hypothekenbanken haben  in  beträchtlichem  Um- 
fange auch  deutsche  Schiffe  beliehen  und  mit 

dazu  beigetragen,  daß  der  Bau  der  deutschen 
Rhcinf.otte  in  sehr  starkem  Maße  auf  holländi- 

schen Werften  erfolgt  ist.  Die  bedeutendste 
der  holländischen  Schiffshypothekenbanken  ist 
die  „Erste  Nederlandsche  Scheeps-Verband- 

Maatschappji"  in  Dortrecht. 

Literatur:  Die  Literatur  der  deutschen  II;//'"- 
thekenbanken  ist  vollständig  angegeben  in  F. 
Danncnhnum ,  Deutsche  Hypothekenbank!  n. 
Wirtschaftliche  Darsi  llung  nebst  Kommentar  zum 
HypothekenbankG.,  Berlin  1911  und  F.  Schulte, 
Die  Hypothekenbanken.  Sehr.  d.  V.  f.  S., 
CLIV.  Bd.,  2.  Teil,  München  und  Leipzig  1918. 

—  Derselbe,  Uebersee- Hypothekenbanken.  Welt- 
wirtschaftliches Archiv,  Bd.  10,  S.  16ff.  — 

Derselbe,  Die  Sozialisierung  der  Bayerischen 
Hypothekenbanken,  München,  Berlin  und  l.<  ip- 
zig  1919.  —  F.  Hecht,  Die  deutschen  Hypo- 

thekenbanken, I.  Bd.  Die  Statistik  der  deutschen 

Hypothek  nbanken,  Leipzig  1903.  —  Woll- 
städter, Die  Hypothekenbank''!!,  in  „Die  deut- 

schen Banken  im  Jahre  1920".  Herausg.  vom 
„Deutschen  Ockonomist",  Berlin  19S1,  S.  S2ff. 

F.  Schulte. 

Hypothekenbuch- 
und  Grundbuchwesen. 

1.  Grundgedanken.  2.  Einrichtung  der  öffent- 
lichen Bücher.  3.  Inhalt  der  Einschreibungen. 

4.  Der  Eintragungszwang.  5.  Die  Arten  der  Ein- 
schreibungen.     6.    Wirkungen   der   Eintragung. 

7.  Die  Rangordnung  der  eingetragenen  Rechte. 
8.  Die  materiellrechtlichen  Voraussetzungen  für 
die  Begründung,  Aenderung  oder  Aufhebung 
von  Eigentum  oder  dinglichen  Grundstücks- 

rechten durch  Eintragung.  9.  Die  Berichtigung 
des  Buches.  10.  Die  Buchbehörden.  11.  Das  Ver- 

fahren der  Buchbehörden.  12.  Die  Haftpflicht 
der  Buchbeamten  und  des  Staates. 

1.  Grundgedanken.  Während  das  römi- 
sche Recht  Mobilien  und  Immobilien  im 

wesentlichen  nach  gleichen  Grundsätzen  be- 
handelt, hat  in  Deutschland  eine  Scheidung 

des  Rechts  der  beweglichen  und  der  unbe- 
weglichen Güter  sich  vollzogen.  Denn  in 

Deutschland  waren  von  jeher  politische 
Rechte  mit  dem  Besitz  von  Grund  und 
Boden  verknüpft:  auch  hatte  man  die  über- 

wiegende Bedeutung  des  Grundbesitzes  für 
den  Volkswohlstand  und  den  Realkredit  der 
einzelnen  erkannt.  Ihretwegen  sind  schon 
im  Mittelalter  für  den  Eigentumsübergang 
an  Immobilien  und  die  Begründung  ding- 

licher Rechte  an  ihnen  besondere  Formen 
vorgeschrieben,  welche  der  Veröffentlichung 
des  Eigentums  und  der  dinglichen  Rechte 
zu  dienen  bestimmt  waren.  Denn  sowohl 
für  Eigentumsübertragung  als  für  Be- 

stellung  eines   Pfandrechts   an   Immobilien 

wurde  die  gerichtliche  Fertigung  (für  die 
Eigentumsübertragung  mit  Auflassung),  die 
im  Volksgericht  (echten  Ding)  abzugebende 
Erklärung  der  Eigentumsübertragung  oder 
Verpfändung  unter  obrigkeitlicher  Mitwir- 

kung verlangt.  An  Stelle  der  gerichtlichen 
Fertigung  trat  aber  seit  dem  13.  Jahrh.  die 
Eintragung  in  die  Gerichts-,  Stadt-  oder 
Pfandbücher.  Die  gerichtliche  Auflassung 
und  die  Eintragung  der  Verpfändung  in 
öffentliche  Bücher  bildet  den  Ausgangspunkt 
für  die  Entwicklung  des  heutigen  Hypo- 

theken- und  Grundbuchwesens  in  Deutsch- 
land, Oesterreich  und  Frankreich,  indem 

auch  diese  Entwicklung  von  dem  Gedanken 
der  Veröffentlichung  der  dinglichen  Rechts- 

verhältnisse der  Grundstücke  getrieben 
wurde.  Und  mit  Recht.  Denn  im  Interesse 
des  Realkredits  und  der  Sicherheit  des  Ge- 

schäftsverkehrs mit  Grundstücken  ist  es 
geboten,  Einrichtungen  zu  treffen,  welche 
es  ermöglichen,  daß  jeder,  der  Rechte  an 
einem  Grundstück  als  Eigentümer,  Pfand- 

gläubiger, Reallastberechtigter  usw.  eingehen 
will,  sich  über  den  dinglichen  Rechtszustand 
des  fraglichen  Grundstücks  informieren  kann. 
Deshalb  hat  man  auch  das  Hypotheken- 
und  Grundbuchwesen  auf  öffentliche,  d.  h. 
der  Einsichtnahme  offenstehende  Bücher  ge- 

gründet (formelle  Publizität),  in  denen  die 
Grundstücke  und  was  ihnen  gleichsteht,  so- 

wie die  an  ihnen  bestehenden  Rechtsver- 
hältnisse eingetragen  werden,  gleichzeitig 

aber  bestimmt,  daß  niemand  sich  mit  Un- 
kenntnis dessen,  was  legalerweise  in  den 

Büchern  eingetragen  ist,  entschuldigen  könne. 
Dabei  war  in  den  Hansestädten  und  Frank- 

reich die  breiteste  Oeffentlichkeit  in  dem 
Sinne  anerkannt,  daß  jedermann  berechtigt 
sei,  die  Bücher  einzusehen.  In  anderen 
Staaten,  z.  B.  Preußen,  verlangte  man  ein 
„rechtliches"  Interesse  an  der  Einsichtnahme. Die  Deutsche  GBO.  v.  24./UI.  1897  (§  11) 
gestattet  die  Einsicht  demjenigen,  der  ein 

„berechtigtes"  Interesse  darlegt.  Aus  frivo- 
lem Grunde,  müßiger  Neugier  und  eigen- 

nützigen Motiven  kann  also  die  Gestattung 
der  Einsicht  nicht  verlangt  werden.  Des- 

halb wird  z.  B.  den  kaufmännischen  Aus- 
kunftsbureaus, welche  die  gewonnene  Kennt- 

nis gegen  Entgelt  verwerten,  die  Einsicht 
grundsätzlich  zu  versagen  sein.  Dagegen 
braucht  das  „berechtigte"  Interesse  nicht, 
wie  man  von  dem  „rechtlichen"  Interesse 
verlangte,  darin  zu  gipfeln,  daß  man  dingliche 
Rechte  an  dem  fraglichen  Grundstück  bereits 
hat  oder  erst  erwerben  will.  Vielmehr  ist  be- 

rechtigtes Interesse  ein  nach  der  Ueberzeu- 
gung  des  Grundbuchbeamten  vorliegendes 
verständiges,  durch  die  Sachlage  gerecht- 

fertigtes Interesse.  Deshalb  wird  beispiels- 
weise nicht  nur  einem  ernstlichen  Grund- 

stücksreflektanten, sondern  auch  einem  Ge- 
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lehrten,  welcher  eine  statistische  Arbeit  über 
die  Belastung  des  ländlichen  Grundbesitzes 
machen  will,  die  Einsieht  zu  gestatten  sein. 
(Ueber  die  Einsicht  der  (irundakten  kann  das 
Landesrecht  noch  ergänzende  Vorschriften 
treffen,  §  94  GBO.,  vgl  /..  B.  §  36  Preuß. 
Min.-Wrf.  v.  20.  XI.    1899.) 

Aber  breilieb  isl  der  Publizitätsgedanke 
nicht  überall  in  gleicher  Stärke  wirksam 
gewesen.  Kr  ist  um  so  stärker,  je  größer 
der  Umfang  ist,  in  welchem  die  Notwendig- 

keit von  Eintragungen  in  die  öffentlichen 
Bücher  anerkannt  wird  und  je  einschneiden- 

der tue  Wirkung  ist,  welche  das  Gesetz  mit 
einer  wirklich  vollzogenen  Eintragung  oder 
mit  der  ordnungswidrigen  Unterlassung  einer 
Eintragung  verknüpft  (sog.  materielle  Publi- 

zität, vgL  Xr.  6). 
Je  nach  der  geringeren  oder  größeren 

Intensität  ̂ ^  Publizitätsgedankens  lassen 
sich  drei  Systeme  unterscheiden: 

A.  Das  Tran—  und  In»kriptionssystem, 
welches  in  Frankreich  Lrilt  und  sich  auch  in 
der  bayerischen  Pfalz,  Baden,  Rheinhessen, 
dem  oldenburgischen  Fürstentum  Birkenfeld, 
Elsaß-Lothringen  Geltung  verschafft  hatte. 
.Nach  dein  Irans-  und  Inskriptionssystem 
hat  /.war  die  Eintragung  von  Eigentum, 
Privilegien    und    Hypotheken    zu    erfolgen. 

oh   ist   sie   für  die    Entstehung  von 
ntum,  Privilegien  und  Hypotheken  be- 

deutungslos. 
B.  Dat  Hypotbekenbuchsystem,  welches 
bahnbrechend  gewordenen  preußischen 

Hypotnekenordnung  von  1 7s:»  zugrunde  ge- 
D   hatte   und   da>   in    Bayern,    Württcm- 

.  Weimar,  Scbwarzburg-Kudolstadt  und 
in  Mecklenburg-Schwerin  und  -Strelitz,  mit 

chluB  einzelner  Teile  von  Ratzeburg, 
für  den  ritterschaftlichen  Grundbesitz  und 

für  die   Erbpachtstellen  auf  den   (intern  der 
icbwi  de  l.l"  ter     Dobbertien, 
Malehow  und  Ribnitz  zur  Geltung  gekommen 
war.         Xach     dem     liypoi  hekenlmeh   y   lein 

nicht   ohne  Eintra- 
h   wird  für  den   Erwerb 

entum    od  dinglichen 
Intstebung  die  Eintra lert 

1       Di      i  Irundbuch  lystem,    welcl . 

Mit  b  ich)    und    dir 
Rheinprovinz,    in    Sachsen,    io    Oldenl 
Kob  Anhalt, 
Altei 

<  dur- 

n,    in     Lippe-1  '••'  mold,     Schaun  I 
Lipi 

Hamburg   und 
; dlic  h      in 

h  dem  Grund- 
bu<  :1 
zustand  eines  Urui  dem   Buch 

ersichtlich  sein,  sowohl  die  Eigentumsver- 
hältnisse als  auch  die  etwa  vorhandenen 

Hypotheken  und  sonst  konstituierten  Be- lastungen. 
Ein  Hecht,  welches  von  jeder  Eintragung 

in  öffentliche  Bücher  absieht,  hatte  sich  dem- 
nach nur  noch  bezüglich  einzelner  zum 

Fürstentum  Ratzeburg  gehöriger  Grund- 
stücke und  im  wesentlichen  in  Bremen,  wo 

die  mittelalterliche  Auflassung  beibehalten 
und  weiter  entwickelt  ist,  erhalten. 

Obwohl  nun  das  BGB.  für  das  Deut- 
sche Reich  v.  18./VI1I.  1896  sich  auf 

den  Standpunkt  des  Grundbuchsystems 
gestellt  hat,  so  konnten  dennoch  die  in 
Deutschland  geltenden  Trans-  und  In- 

skriptionssysteme sowie  das  Hypotheken- 
bucnsystem  erst  allmählich  verschwinden 
und  zwar  in  dem  Maße,  als  die  Grund- 

bücher angelegt  oder  die  bisherigen  Bücher 
zu  Grundbüchern  umgewandelt  werden. 
Deshalb  beschränkt  sich  die  folgende  Dar- 

stellung nicht  auf  das  Grundbuchwesen,  ob- 
wohl sie  dasselbe  allerdings  in  den  Vorder- 

grund stellt.  Andererseits  bezieht  sich,  da 
die  Vorschriften  über  Anlegung  der  Grund- 

bücher, von  einzelnen  reichsgesetzlichen 
Normativbestimmungen  abgesehen,  in  den 
Ausführungsgesetzen  der  Einzelstaaten  sich 
finden,  die  Darstellung  in  dieser  Beziehung 
hauptsächlich  auf  das  Reichsrecht. 

Das  Reichsgrundbuchrecht  konnte  mit 
.Modifikation  in  den  Konsulargerichtsbezirken 
und  in  den  deutschen  Schutzgebieten  ein- 

geführt werden  (§  21  KonsGerG.  v.  7./IV. 
1(JÜÜ,  §  3  V.  betr.  Rechtsverhältnisse  in 
den  deutschen  Schutzgebieten  v.  9./XI. 
1900),  was  namentlich  für  die  Kolonien 
durch  die  Kaiserliche  V.  betr.  die  Rechte 
der  Grundstücke  in  den  deutschen  Schutz- 

gebieten v.  21./XI.  1902  und  die  Ausfüh- 
rungsverfÜgungen  des  Reichskanzlers  dazu 

geschehen  i-t. 2.  Einrichtung  der  öffentlichen  Bü- 
cher. Die  öffentlichen  Bücher,  welche  be- 

hufs Aufnahme  der  Rechtsverhältnisse  von 

Immobilien  geführt  werden,  sind  in  Deutsch- 
land und  Oe  terreich  (t  t  überall  mit  den 

erbücbern  in  Verbindung  gesetzt,  denn 
natürlich  hat  jeder,  welcher  Eigentum  oder 
dingliche  Rechte  an  einem  Grundstück  er- 

werben will,  em  Interesse,  sich  über  den 
Wiit,   die   Grüße,  den   Nutzungsweit,  den 
\[>  inertrag  U  W.  unterrichten  EU  können.    Den 

n  aber  i  l  die  Kennt  nii  d 
Punkte  nicht   nur  wünschenswert,  sondern 
für  eine  einigermaßen  gerechte   Bteuervei 

eradezu  unentbehrlich    So  erkliil 
h,  daß  da,  wo  die  Grundsteuerfoücher 

ei.      Land  •    und    Ab- 

ng  der  Bodenqualität  engt  l>  gl  i  lud, 
'.rund-  und  rlypothekenbOcner  auf  den 
lerbOchera  beruhen,  indem  die  Angabt! 



Hypothekenbuch-  und  Grundbuchwesen 

337 der  ersteren  mit  denen  der  letzteren  in 
Uebereinstimmung  zu  setzen  und  darin  zu 
erhalten  sind.  Deswegen  findet  ein  reger 
Geschäftsverkehr  zwischen  den  Hypotheken- 

buch- und  Grundbuchbehörden  und  den 
Grundsteuerblichbehörden  statt,  indem  die 
letzteren  den  ersteren  von  den  stattgehabten 
Bestandsveränderungen  und  von  den  Ver- 

änderungen der  Form  der  Grundstücke  z.  B. 
infolge  von  Neuanlagen  sowie  stattgehabten 
Bauten,  umgekehrt  aber  die  Hypotheken- 

oder Grundbuchbehörden  den  Grundsteuer- 
behörden von  den  in  den  Grundbüchern 

notierten  Eigentumsveränderungen  von  Anus 
wegen  Nachricht  zu  erteilen  haben.  Die 
Grundsteuerbücher  werden  nach  Grund- 

steuererhebungsbezirken geführt,  so  daß  ein 
Grundsteuerbuch  regelmäßig  das  ganze 
Areal  des  Grundsteuerbezirks  umfaßt.  Die 
Anlegung  eines  Grundsteuerbuches  setzt 
aber  die  geometrische  Ermittlung  und  kar- 

tographische Darstellung  der  Lage  und  Größe 
der  einzelnen  Grundstücke  voraus,  und  das 
Resultat  dieser  Ermittelungen  wird  in  den 
sog.  Flurbüchern,  Lagerbüchern,  Fundbü- 

chern, Meßregistern,  Primäikatastern  amtlich 
beurkundet. 

In  gleicher  Weise  enthält  das  Grund- 
oder Hypothekenbuch  die  Grundstücke  eines 

bestimmten  Bezirks  —  Gemeinde,  selbstän- 
diger Gutsbezirk,  Gemarkung  usw.  — ,  der 

sich  aber  mit  dem  Steuererhebungsbezirk 
keineswegs  zu  decken  braucht.  Dabei  be- 

steht aber  ein  wesentlicher  Unterschied 
zwischen  den  Hypothckcnbüchern  und  den 
Grundbüchern.  Weil  nämlich  die  ersteren 
nur  den  Realkredit  haben  sollen,  so  geben 
sie  über  die  Rechtslage  eines  Grundstücks 
nur  insoweit  Aufschluß,  als  es  für  den 
Hypothekenverkehr  von  Interesse  ist.  Des- 

wegen bedürfen  auch  Eigentum  und  andere 
dingliche  Rechte  an  Grundstücken  nur  in- 

soweit der  Verlautbarung  im  Buch,  als  sie 
für  den  Stand  und  die  Sicherheit  der  Hypo- 

thek von  Einfluß  sind.  Deswegen  wird  ein 
Grundstück  überhaupt  erst  dann  ins  Buch 
eingetragen,  wenn  es  sich  um  seine  Be- 

lastung mit  einer  Hypothek  handelt.  Nach 
Hypothekenbuchsystem  werden  also  nicht 
belastete  Grundstücke  regelmäßig  gar  nicht 
im  Hypothekenbuch  stehen.  Umgekehrt 
sind  nach  Grundbuchsystem  grundsätzlich 
alle  Grundstücke,  ohne  Rücksicht  auf  das 
Vorhandensein  von  Belastungen,  im  Grund- 

buch zu  vermerken.  Denn  nicht  nur  der 
Realkredit,  sondern  der  gesamte  Immobilien- 

verkehr soll  durch  die  Eintragung  gesichert 
werden. 

Die  Eintragung  eines  Grundstücks  er- 
folgt unter  Angabe  des  Kreises,  der  Ort- 

schaft, denen  es  zugehört,  ferner  der  Ka- 
tasternummer, der  Karte,  des  Flächenmaßes, 

seiner  Kulturgattung,  des  Grundsteuerbetra- 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

ges,  des  Schätzungs-  und  Brandversiche- 
rungswertes und  nach  §  8  der  deutschen 

GBO.  auf  Antrag  des  jeweiligen  Eigen- 
tümers oder  eines  am  Grundstück  dinglich 

Berechtigten  auch  unter  Miteintragung  der 
sog.  subjektiv  dinglichen  Rechte  (Grund- 

dienstbarkeiten, Vorkaufsrechte,  Reallasten 
§§  1018,  1094  Abs.  2,  1105  Abs.  2  BGB.) 
Die  früher  geschehende  Miteintragung  der 
Pertinenzgrundstücke  ist  in  Wegfall  gekom- 

men, da  das  Bürgerliche  Gesetzbuch  solche 
nicht  mehr  aneikennt.  Wohl  aber  können 
Grundstücke  einem  anderen  Grundstücke 
als  Bestandteile  zugeschrieben  werden  (§  5 
GBO.).  Sowohl  das  Hypothekenbuch  als 
das  Grundbuch  können  entweder  nach  Real- 

folien oder  nach  Personalfolien  geführt 
werden.  Eine  Kombinierung  beider  Folien 
kommt  in  Preußen  vor.  (Vgl.  darüber 

den  Art.  „Grundbuch").  Dabei  ist  jedes 
Hypotheken-  oder  Grundbuchblatt  durch 
Liniierung  in  Felder  —  Abteilungen, 
Rubriken  genannt  —  abgeteilt,  welche 
zur  Aufnahme  der  Grundstücke,  der  Namen 
ihrer  Eigentümer  und  der  den  Grundstücken 
auferlegten  Lasten  bestimmt  sind,  soweit 
deren  Eintragung  vorgeschrieben  oder  ge- 

stattet ist.  Die  Zahl  dieser  Abteilungen 
schwankt  in  den  einzelnen  Staaten  zwischen 
zwei  und  vier,  wenn  man  den  sog.  Titel 
mitrechnet.  In  Preußen  und  denjenigen 
Staaten,  welche  der  preußischen  Grund- 

buchgesetzgebung gefolgt  sind  (Hamburg, 
Koburg-Gotha,  Braunschweig,  Lippe-Det- 

mold, Schaumburg-Lippe  und  Schwarz- 
burg-Sondershausen), gibt  es  vier  Abteilungen, 

weil  dort  für  die  Hypotheken  und  Grund- 
schulden die  letzte  Abteilung  reserviert 

bleibt  und  demgemäß  die  Belastungen  des 
Grundstücks  in  zwei  Abteilungen  unter- 

gebracht werden,  eine  Einrichtung,  der  sich 
schon  vor  dem  Inkrafttreten  des  Reichsgrund- 

buchrechts auch  Bayern  angeschlossen 
hat.  (Art.  14  des  G.  v.  28./VI.  1898 
die  Vorbereitung  der  Anlegung  des  Grund- 

buchs in  den  Landesteilen  rechts  des 
Rheins  betreffend  und  J.  M.  Bekannt- 

machung vom  12. /XL  1898.)  In  Sachsen,  in 
Mecklenburg,  Anhalt  und  Oesterreich  hat 
man  drei  Abteilungen,  die  man  nach  dem 
Vorgang  des  zuletzt  genannten  Staates 
als  Gutsbestandsblatt,  Eigentumsblatt  und 
Lastenblatt  bezeichnen  kann.  In  Württem- 

berg endlich,  Sachsen-Weimar,  in  Mecklen- 
burg-Strelitz  für  den  ländlichen  Grundbesitz, 
in  Schwarzburg-Rudolstadt  hat  man  nur 
zwei  Abteilungen,  die  erste  für  Aufnahme 
des  Besitzers,  die  zweite  für  Aufnahme  der 
dinglichen  Lasten  bestimmt. 

Da  die  deutsche  Grundbuchordnung  die 

Einrichtung  der  Grundbücher  im  wesent- lichen den  Einzelstaaten  überläßt  (vgl.  den 

Art.  „Grundbuch"),  so  können  diese  Ver- 
Bd.  v.  22 
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Bchiedenhciten  auch  in  Zukunft  sich  erhalten. 
Ueber  die  vier  Abteilungen  in  Preußen  s.  o. 
und  Preuß.  Min.-Vfg.  v.  20./XI.  1899  §  1—33 
sowie  die  beigegebenen  Formulare.  Bayern 
hat  ebenfalls  die  bisherigen  Bücher  (s.  o.) 
im  wesentlichen  beibehalten,  G.  v.  18. /VI. 
1898,  l./VII.  1898,  Allg.  V.  v.  23./VII. 
1898  und  v.  28./VIII.  1898.  Auch  Sachsen 
hat  seine  früheren  Einrichtungen  (drei  Ab- 

teilungen: Sache,  Eigentum  und  Lasten)  im 
ganzen  beibehalten;  V.  v.  26/. VII.  1899 
§  35ff.,  §  153 ff.  Württemberg  benutzt 
ebenfalls  seine  früheren  Bücher  mit  einigen 
Modifikationen.  V.  v.  30./V1I.  1899. 

Einzelne  deutsche  Staaten,  z.  B.  Hessen- 
Darmstadt,  Sachsen- Weimar,  Sachsen-Mei- 

ningen, Hamburg,  Württemberg,  Baden 
kannten  die  Führung  zweier  Arten  von 
Büchern,  der  Grundbücher,  auch  Gewähr-, 
Güter-,  Mutationsbücher  genannt,  für  die 
Eigentumsveränderungen  und  die  Hypo- 

theken- oder  Pfandbücher  für  die  Pfand- 
recht liehen  Belastungen  des  Grundstücks. 

Auch  diese  Einrichtung  kann  bleiben,  da 
nach  §  87  GBO.  die  Landesherren  verordnen 
dürfen,  daß  mehrere  bisher  geführte  Bücher 
zusammen  als  Grundbuch  gelten  sollen.  Sie 
bleibt  z.  B.  in  Württemberg,  wo  Güterbücher, 
Bervitutenbücher,  Unterpfandsbücher  be- 

stehen mit  der  Maßgabe,  daß  das  Grund- 
buch als  Hauptbuch  gilt,  zit.  V.  V.  30./V1I. 

1899:  ähnlich  Sachsen-Heiningen,  V.  v. 
16./XII.  1899,  wo  als  Hauptbuch  das  sog. 
Realregister  gilt.  Für  Baden  V.  v.  13./XII. 
1900  §  ültf.  und  V.  v.  11./V11I.  3897  (be- 

sondere Hauptbücher  und  Generalregister 
fügt).  Wegen  Hessen  vgl.  V.  v.  13. /I. 

1900  umi  AnsführungBbestimmungen  dazu. 
Durchgängig  sind  nun  die  Abteilungen 

oder  Rubriken  wieder  in  Haupt- und  Neben- 
I  eingeteilt.      So  enthält 

d  iblatl  Nebenspalten  für  Zu- 
und  Abschreibungen  voi  ticken  oder 
Grui  I      enhlatl  enthält 

Ite  füi  Veränderungen  der  in 
der  Haupt  I  /..  B. 
/•  I       uhun- 

I  •      di      Zinsfußes, 
Übung    eine-     Nioß- 

und  eine   Nebenspalte, 
füi  die  ];■ 

bebui 

In  der  Einrichtung 

Bchwei- 

i   | . 
und      Gull  d- 

PfandrechU  i  der 
Gm: 

gebildet,  ein  1. 
1  li  und- 

i  til  eu   (Art. 

953).  —  Ungarn  hat  das  hier  im  einzelnen 
berücksichtigte  österreichische  Grundbuch- 

system 1849  bzw.  1852  aufgenommen  und 
trotz  der  sonstigen  Wiedereinführung  des- 
älteren  ungarischen  Rechtes  1861  beibe- 

halten. Doch  ist  das  formelle  Recht  seit 
18G1  mehrfach  durch  V.  (GBV.  v.  5./IV.  70) 
und  G.  (1886,  1889, 1881,  1900)  fortgebildet 
worden.  Der  Entwurf  eines  ungarischen  BGB. 
plant  die  Uebernahme  im  wesentlichen 
des  reichsdeut sehen  Sachenrechts  (E.  Hey- 
niann,  Ungarisches  Privatrecht  1917,  S.  65ff. 
und  dort  Zitierte).  In  den  nordischen 
Staaten  besteht  ein  dem  deutschen  Grund- 
buchsystem  engverwandtes  Eintragungs- 

verfahren. Dänemark  und  Norwegen  haben 
seit  dem  16.  Jahrh.  in  dem  Skj0dc  og  Pante- 
bog  und  daran  anschließend  in  dem  auf  der 
V.  v.  7./II.  1738  beruhenden  Pante-Register 
Bücher  entwickelt,  die  in  Dänemark  durch 
eine  V.  v.  28./11I.  1845,  in  Norwegen  durch 
ein  G.  v.  19./VIII.  1845  und  ein  anschließen- 

des Reskript  v.  19./VII.  1848  modern  ge- 
regelt wurden,  in  Dänemark  im  Anschluß 

an  das  Bayrische  Hypothekengesetz  von 
1822  (Aubert,  Sav.  z.  germ.  14  S.  68).  In 
Schweden  besteht  für  das  Land  nebenein- 

ander das  Eigentumsbuch  (Lagfartsbok)  und 
das  den  Hypothekenbüchern  entsprechende 
Inteckningsbok,  für  die  St  adle  das  einheit- 

liche Fastighedsbok,  alles  aus  dem  alten 
germanischen  Verfahren  der  gerichtlichen 
Bestellung  der  dinglichen  Rechte  erwachsen 
und  durch  eine  Gesetzgebung  um  1875  ge- 

regelt, die  durch  zahlreiche  Novellen  er- 
gänzt worden  ist.  —  Das  Krcpost  System 

Rußlands  (NotariatsO.  v.  14./IV.  1866, 
G.  v.  31./V.  1891)  steht  unserem  Grundbuch 
svstem  nur  insofern  nahe,  als  es  in  den 
wichtigsten  Bezirken  (.Moskau,  Petersburg, 
Ode  a  usw.)  auf  dem  Prinzip  der  Realfolien 
beruht,  während  im  übrigen  die  Register 
chronologisch    geführt     werden;    es    handelt 
sich  dabei  aber  um  bloße  Registrierung  dei 

notariellen  Rechtsgeschäfte  nach  voran- 
gehender Prüfung  der  Legalität,  u\n\  zwar 

nert  in  jedi  03  l.ai  dj  I  I  ichtl  bezirk  der 
Ol.unular    (StarSchi-NotariUB);  die  Parteien 
erhalten   Auszüge.     (Vgl.  Zaitzeff  in    Z.  f. 

RW.) 

Nur  entferntere  Verwandtschaft  mit  den 

Grund-   und    Hypothekenbüchern    besitzen 
die   in  den   Gebieten  des  französischen 
Reo!  oh    bi  fii  dlichen,   jetzt 
i      Gebiet    di      Deutsi  ben     Reichs     \  ei  - 

i  denden     Trani  -     und     [ni  kripl  i 
!  'i   ibl  zur  Auf" 

nahmt  msvi  •  •       ge 
Lnskriptii  vertritt 

i  lledi    11;.  pol  1 1  l.i  i  bucbi .  1  >ie  e  Buche! 
•  1.1     in     Blatter    eingeteilt,    welche 

tur     ein     i  i  odei      die 
i     i         einzelne!        ! 



Hypothekenbuch-  und  Grundbuchwesen 

339 
tümers  bestimmt  wären,  sondern  auf  dem- 

selben Blatt,  wenngleich  unter  verschiedenen 
Nummern,  stehen  Eigentumsübertragungs- 

verträge, bzw.  Verpfändungen  verschiedener 
Immobilien  und  zwischen  verschiedenen 
Kontrahenten.  Natürlich  werden  auch 
diese  Register  nach  bestimmten  Bezirken 
geführt.  Jeder  Trans-  und  Inskriptions- 

beamte ist  nur  berechtigt,  in  die  von  ihm 
geführten  Register  solche  Akte  einzutragen, 
welche  Eigentumsübertragung  oder  Ver- 

pfändung von  zu  seinem  Bezirk  gehörigen 
Immobilien  zum  Gegenstande  haben.  —  Das 
System  der  Trans- und  Inskription  beherrscht 
auch,  mit  verschiedenen  Abweichungen  im 
einzelnen,  die  sonstigen  romanischen  Rechte, 
insbesondere  das  Recht  Italiens  (Art.  1932ff. 
cod.  civ.),  Belgiens  (G.  v.  16./XII.  1851), 
Spaniens. 

Im  englischen  Recht  hatte  sich  bis  in 
die  neueste  Zeit  ein  Buchsystem  nicht  ent- 

wickelt. Die  Grundstücksveräußerungen  er- 
folgten durch  Uebergabe  einer  gesiegelten 

Urkunde  (deed),  derart  daß  bei  jedem 
Rechtserwerb  die  vorausgehenden  Urkunden 
auf  40  Jahre  zurück  immer  wieder  nach- 

geprüft werden  müssen  (examination  of 
title).  Der  Rechtszustand  beruht  auf 
8/9  Vict.  c.  106  von  1845  sowie  auf  der 
Conveyancing  Act  von  1881  und  der  Soli- 
citor  Remuneration  Act.  von  1881.  Neuerdings 
wird  aber  ein  Grundbuchrecht  durchgeführt. 
Die  Land  Registry  Act  von  1862  und  die 
Land  Transfer  Act  von  1875  bahnten 
dies  im  Anschluß  an  das  in  Australien  nach 
deutschen  Vorbildern  von  Sir  Robert  Torrens 

geschaffene  Registrierungssystem  (Tor- 
renssystem) an,  erst  durch  die  Land  Transfer 

Act  von  1897  (60/61  Vict.  c.  65)  wurde  aber 
ein  praktischer  Erfolg  erzielt.  Obligatorisch 
ist  die  Registrierung  nur  für  London  und 
dort  auch  praktisch  durch  Anlegung  eines 
Registers  durchgeführt,  dabei  ist  aber 
die  Eintragung  nur  für  Grundstücksveräuße- 

rungen und  für  die  Bestellung  langfristiger 
reases  zwingendes  Recht;  im  übrigen  kann 
außerhalb  Londons  der  Grafschaft srat  die 
obligatorische  Registrierung  veranlassen,  was 
aber  vorläufig  nicht  geschehen  ist.  Die  Re- 

gistrierung ist  nach  dem  Urbilde  des  deut- 
schen Grundbuchs  eingerichtet.  (Näheres 

E.  Heymann,  Holtzendorffs  Enzyklopädie  II, 
1914,  S.  320ff.).  —  In  den  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika  besteht  wie  in 
England  die  Begründung  der  dinglichen 
Rechte  durch  deed  (gesiegelte  Urkunden). 
Es  hat  sich  aber  in  allen  Staaten  für  die 
deeds  ein  Registrierungssystem  gebildet, 
welches  dem  französischen  enregistrement 
ähnelt  und  bei  Nichteintragung  eines  Titels 
dem  später  eingetragenen  Erwerber  einen 
besseren  Rechtstitel  gegenüber  dem  Ein- 

getragenen gewährt.    Vor  der  Registrierung 

wird  nur  die  gesetzmäßige  Form  der  deeds 
(die  hierzu  von  einem  Notar  beglaubigt  sein 
müssen)  geprüft.  Einige  Staaten,  insbesondere 
New  York,  Illinois,  Massachussets,  Kali- 

fornien, haben  das  australische  Torrens- 
system, aber  lediglich  als  fakultatives, 

daneben  aufgenommen. 
3.  Inhalt  der  Einschreibungen.  Auf 

den  Blättern,  welche  den  Grundstücken  und 
den  ihnen  gleichgestellten  selbständigen  Be- 

rechtigungen (vgl.  den  Art.  „Grundbuch") 
gewidmet  sind,  können  grundsätzlich  nur 
dingliche    Rechte   eingetragen   werden. 

Das  Bürgerliche  Gesetzbuch  erkennt  nur 
eine  fest  bestimmte  Zahl  von  Arten  ding- 

licher Rechte  an:  denn  es  hat  den  preußisch- 
rechtlichen  Grundsatz  verworfen,  daß  jedes 
Forderungsrecht  auf  eine  Spezies  durch  Be- 

sitzübergabe oder  Eintragung  im  Buch  sich 
in  ein  dingliches  Recht  verwandle.  Viel- 

mehr gibt  es  nach  dem  Bürgerlichen  Gesetz- 
buch nur  folgende  Arten  von  dinglichen 

Rechten  an  Grundstücken: 
1.  Das  Eigentum,  d.  h.  das  Recht  der 

vollkommenen  und  ausschließlichen  Herr- 
schaft über  eine  Sache,  soweit  nicht  das 

Gesetz  oder  Rechte  Dritter  entgegenstehen 
(§  903  BGB.).  Nur  an  körperlichen  Dingen 
wird  Eigentum  anerkannt,  also  nicht  an 
immobiliaren  Rechten.  Auch  ist  das  sog. 

geteilte  Eigentum  (Ober-  und  Unteieigen- 
tum,  vgl.  §§  9  und  10  I  8  des  preußischen 
ALR )  dem  Bürgerlichen  Gesetzbuch  unbe^ 
kannt.  Dagegen  kennt  dasselbe  das  Miteigen- 

tum sowohl  als  solches  zu  gewöhnlichen  ide- 
ellen Teilen  als  auch  als  Miteigentum  zur 

gesamten  Hand.  Der  Gegensatz  tritt  im 
Grundbuchrecht  schon  formell  dadurch  zu- 

tage, daß  bei  Miteigentum  zu  ideellen  Teilen 
jeder  Miteigentümer  unter  Angabe  seines 
Anteils  im  Grundbuch  einzutragen  ist,  wäh- 

rend bei  Gesamteigentum  sämtliche  im  Ge- 
samteigentum Stehenden  eingetragen  werden 

—  jedoch  ohne  Angabe  von  Anteilen,  da 
begrifflich  solche  nicht  vorhanden  sind 
(§  48  GBO.). 

2.  Das  Erbbaurecht,  d.  h.  das  veräußer- 
liche und  vererbliche  Recht,  auf  oder  unter 

der  Oberfläche  eines  fremden  Grundstücks 
ein  Bauwerk  zu  haben  (§  1012  BGB.).  Der 
Begriff  ist  enger  als  derjenige  der  Superficies, 
denn  er  beschränkt  sich  auf  bauliche  An- 

lagen, während  die  Superficies  auch  das 
Recht,  Bäume  und  sonstige  Pflanzungen  auf 
einem  fremden  Grundstück  zu  haben,  um- 

faßte (vgl.  jedoch  §  1013  BGB.).  Daß  ein 
Grundstück  mit  einem  Erbbaurecht  belastet 
sei,  ist  auf  dem  Blatt  dieses  Grundstücks 
zu  vermerken.  Im  übrigen  kann  das  Erb-r 
baurecht  entweder  ein  selbständiges  Blatt 
im  Buch  erhalten  (§§  7  und  84  GBO.)  oder 
es  kann  auch  einem  Grundstück  als  Be- 

standteil   zugeschrieben    werden    (§    1017 

22* 
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BGB.  in  Verbindung  mit  §  890  Abs.  2). 
Solange  diese  Bestandteilseigenschaft  dauert, 
ist  es  nicht  mehr  selbständig  veräußerlich 
und  vererblich.  Auf  Grund  der  V. 
(mit  Gesetzeskraft)  v.  15./I.  1919,  welche 
das  Erbbaurecht  neu  regelt,  muß  für  die 
nach  dem  22. /I.  1919  begründeten  Erbbau- 

rechte ein  besonderes  Grundbuchblatl  (das 
6og.  Erbbaugrundbuch)  angelegt  werden, 
das  als  Grundbuchblatt  im  Sinne  des  BGB.s 
gilt  und  daher  für  alle  Rechtsverhältnisse 
des  Erbbaurechts  maßgeblich  ist  (§  14). 
Für  diese  neuen  Erbbaurechte  sind  die 

§§  1012—1017  durch  die  neue  Verordnung 
zt,  wählend  für  die  allen  Erbbaurechte 

der  bisherige  Rechtszustand  aufrechterhalten 
bleibt 

3.  Die  Dienstbarkeit  und  zwar 

a)  Grunddienstbarkeit,  d.  h.  das  untrenn- 
bar zugunsten  des  jeweiligen  Eigentümers 

i  •  Grundstücks  (oder  zugunsten  eines 
Erbbaurechts  [§  1017  BGB.])  an  einem 
Grundstück  eingeräumte  Recht  auf  be- 

schränkte Benutzung  desselben  oder  auf 
Untersagung  der  Vornahme  gewisser  Hand- 

lungen auf  ihm  oder  auf  Untersagung  der 
Ausübuni:  gewisser,  aus  dein  Eigentum  am 
dienenden     Grundstück    fließender    Rechte 

•i  das  herrschende  Grundstück  (§  1018 i.      Die    Grunddienstbarkeit    wird    auf 
dem  Blatt  des  belasteten  und  auf  Antrag 
auch    auf    demjenigen     des    herrschenden 1 

b)  Der  Nießbrauch,  d.  h.  das  unvererb- 
und  unveräußerliche  Recht  einer  Person 

auf  B  i  i  er  Sache.     Eine  Beschrän- 
kt! ß  einzelner  Nutzungen 

B   dei  I  i  in  lue  eines  gewissen 
:    dei    A     Übung    nach    ist    der 

Nießbrauch  übertragbar.     Daß  ein  Grund- 
stück  mit  einem   Nießbrauch   belastet       i 

auf  dem  Grundbuchblatl  des  belasteten 
Groi  rkt  (§§  1030,  1059,  10G1, 

e)  Die  h  kte  persönliche  Dienst- 
bari.' i  liehe  und  un- 

i  n,  ein  Grund- 
stück in  eil  U  I  I  ungen  zu  benutzen 
den  Inl  Grui  ddienstbarkeit 

•    iV.   L090  und 
LO  IS  BGB.  i.  l 
|  igt    nur     dann 

macht 
ist.   Die  I  i  bar- 

Wird     auf    dem     Blatt     <:•        bei  .-Uten 1 

4.  1 1  I  jektiv 
und    obji  ktiv 

Recht 
G  be  in  Mit« 
tum 
den    zwischen    dem    Verkaufet    und    den 

Kaufbedin- 

gungen (§§  1094  und  1095).  Es  handelt 
sich  hier  nur  um  das  vertragsmäßige  Vor- 
kaufsiecht,  da  das  Bürgerliche  Gesetzbuch 
keine  gesetzlichen  Vorkaufsrechte  an  Grund- 

stücken kennt.  Deswegen  ist  es  stets  mit 
einer  persönlichen  Forderung  auf  Uebergabe 
und  Uebereignung  des  Grundstücks  im  Vor- 
kaufsfalle  verbunden.  Auch  bedarf  es  der 
Eintragung  auf  dem  Grundbuchblatt  des 
belasteten  Grundstücks  und  auf  Antrag  auch 
auf  dem  Grundbuchblatt  des  herrschenden 
Grundstücks  (§  8  GBO.). 

5.  Die  Reallast,  d.  h.  das  Recht  einer 
bestimmten  Person,  oder  des  jeweiligen 

Eigentümers  eines  Grundstücks  auf  wieder- kehrende Leistungen  aus  einem  fremden 
Grundstück  oder,  falls  dasselbe  im  Miteigen- 

tum stehen  sollte,  aus  einem  Miteigentums- 
anteil  (§§  1105  und  1106).  Die  Reallast  ist 
sowohl  in  ihrer  Totalität  als  hinsichtlich  der 
einzelnen  Leistungen  dinglich.  Daneben 
haftet  aber  der  Eigentümer  des  belasteten 
Grundstücks  für  die  während  der  Dauer 

seines  Eigentums  fällig  werdenden  Lei- 
stungen auch  persönlich.  Die  Rcallast  wird 

auf  dem  Grundbuchblatt  des  dienenden 

Grundstücks,  und  wenn  sie  subjektiv  ding- 
lich ist,  auf  Antrag  auch  auf  dem  Blatt 

i\v<  herrschenden  Grundstücks  eingetragen 

(§  8  GBO.). 6.  Das  Pfandrecht.  Das  Grundstücks- 
Pfandrecht  ist  das  diu1  liehe  Recht,  kraft 
dessen  ein  oder  mehrere  (Korrealpfandrecht) 
Grundstücke  für  eine  bestimmte  Geldsumme 
verhaftet  sind.  Bei  dem  Eigentümerpfand- 

recht ist  diese  Haftung  freilich  nur  eine 
eventuelle,  für  den  Kall  nämlich,  daß  Pfand- 

recht und  Grundstückseigentum  in  verschie- 
dene Hände  gelangen  oder  daß  bei  der  (von 

dritter  Seite  ausgebrachten)  Zwangsvoll- 
streckung in  das  belastete  Grundstück  auch 

das   Eigentümerpfandrecht    zur  Hebung  ge- 
s.  Von  dem  gemeinrechtlichen  weicht 

dieser  Begriff  wesentlich  ab.  Den  Römern 
war  das  Pfandrecht,  ohne  Unterscheidung 
beweglicher  und  unbeweglicher  Sachen,  ein 
.l./i  ori  chee  Recht,  ein  dingliches  Ver- 
kaufsrecht  zur  Sieberune  einer  Forderung, 
l  ii  v.i  i  d  konnte  es  nicht  ohne  Beziehung 
auf  eine  Forderung  entstehen,  nicht  ober 
ihren  Betraj   gehen,  nicht  von  ihr  getrennt 

i  n.  Ans  demselben  Grunde  mußte  das 
Pfandrecht  durch  Aufhebung  der  Forderung 
erlöschen,      Doch    war   schon    im    Klinischen 
Recht  nur  für  die  Fälle  der  Endigung  der  For- 

derung durch   Befriedigunj    di     Gläubigen 
en,   nicht    für  das 

Erloschen  der  Forderung  ohne  Befriedigung 
I  .    /..     15.    durch     Verjährung. 

Jn  di  i   i  di  r  öffentlichen  Pfand- 
buchet  füi  G      '    tück  pfai  d  lai    nun, 

■    formi  Heu    El  I  ■rund- 
drechts  im  Buch,  ein  Moment  der 
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Entwicklung  zu  größerer  Selbständigkeit, 
und  dieses  hat  dann  die  Gesetzgebung  zum 
Teil  benutzt,  um  den  akzessorischen  Cha- 

rakter des  Grundstückspfandrechts  abzu- 
streifen. So  fanden  sich  bisher  schon  in 

Deutschland  das  selbständige  und  das  akzes- 
sorische Grundstückspfandrecht  und  auf 

demselben  Standpunkt  steht  auch  das  Bürger- 
liche Gesetzbuch,  welches  folgende  Arten 

von  Grundstückspfandrechten  kennt: 
a)  Die  Sicherungshypothek  (§  1184  bis 

1194).  Sie  ist  wie  das  römische  Pfandrecht 
streng  akzessorisch.  Sie  muß  als  solche  im 
Grundbuch  bezeichnet  sein,  und  es  darf 

auch  kein  Hypothekenbrief  über  sie  aus- 
gestellt werden.  Doch  gelten  gewisse  Hypo- 

theken auch  ohne  ausdrückliche  Bezeichnung 
als  Sicherungshypotheken.  Dahin  gehören 
die  Kautionshypotheken,  auch  Ultimat-  oder 
Maximalhypotheken  genannt  (§  1190),  die 
Hypotheken  für  Forderungen  aus  Schuld- 

verschreibungen auf  den  Inhaber,  aus  Wech- 
seln oder  anderen  indossablen  Papieren 

(§  1187),  endlich  nach  §  866  ZPO.  auch  die 
sog.  Zwangshypotheken. 

b)  Die  gewöhnliche  Hypothek  (§  1180). 
Auch  sie  hat  akzessorische  Natur.  Sie  dient 

also  zur  Sicherung  einer  Forderung,  und 
kann  ohne  solche  nicht  entstehen  und  auch 

nicht  abgetreten  werden  (§§  1113  und  1153 
Abs.  2).  Aber  bei  ihr  steht,  im  Gegensatz 
zur  Sicherungshypothek,  die  zu  sichernde 
Forderung  (gemäß  §  1138  BGB.)  unter  dem 
Schutz  des  öffentlichen  Glaubens  des  Grund- 

buchs (vgl.  darüber  unten  sub  6,  2).  Bei 
ihr  sind  ferner,  trotz  ihrer  akzessorischen 

Natur  gegenüber  der  Hypothekenklage  Ein- 
reden, welche  sich  gegen  die  zu  sichernde 

Forderung  richten,  nur  beschränkt  zulässig 
(§  1138).  Endlich  kann  bei  ihr  an  die  Stelle 
der  Forderung,  für  welche  sie  besteht,  eine 
andere  Forderung  gesetzt  werden  (§  1180). 
Die  gewöhnliche  Hypothek  kommt  übrigens 
vor  als  Buchhypothek  oder  als  Briefhypo- 

thek, je  nachdem  die  Ausstellung  eines 
Hypothekenbriefes  ausgeschlossen  wurde 
oder  nicht  (§  1116). 

c)  Die  Grundschuld  (§§  1191-98)  ist  im 
Gegensatz  zur  Hypothek  eine  selbständige 
Summenbelastung  des  Grundstücks.  Bei  ihr 
ist  also  das  Fortbestehen  einer  zu  sichernden 

Forderung  nicht  Voraussetzung  für  das  Ent- 
stehen der  Grundschuld.  Wohl  aber  wird 

sie  regelmäßig  die  Veranlassung  dafür  sein; 
nicht  immer,  denn  die  Grundschuld  kann  z.  B. 
auch  schenkungshalber  konstituiert  werden. 
Wird  aber  wegen  einer  bestehenden  Schuld 
eine  Grundschuld  errichtet,  so  ist  nun  ein 
Doppeltes  möglich:  Entweder  wird  die 
Grundschuld  an  Zahlungs  Statt  für  die  be- 

stehende Forderung  gegeben.  Dann  tilgt 
der  Grundstückseigentümer  durch  die  Be- 

stellung   der    Grundschuld    die    persönliche 

Schuld.  Oder  die  Absicht  ist  darauf  ge- 
richtet, daß  der  Gläubiger  seine  Forderung 

behalten  und  daneben  zu  ihrer  Sicherheit 
noch  das  Grundschuldrecht  dazu  erhalten 
soll.  Hier  bestehen  dann,  wie  bei  einer 
Hypothek,  die  persönliche  Forderung  und 
die  Grundschuld  nebeneinander  fort.  Jedoch 
durchaus  unabhängig,  so  daß  Veränderungen 
der  persönlichen  Forderung  weder  die  Grund- 

schuld noch  umgekehrt  Veränderungen  der 
Grundschuld  die  persönliche  Forderung  be- 

rühren. Immerhin  soll  der  Grundschuld- 
gläubiger nach  Absicht  der  Parteien  nicht 

den  doppelten  Betrag,  den  seiner  persön- 
lichen Forderung  und  den  der  Grundschuld 

erhalten.  Deswegen  kann  ihm,  wenn  er 
nach  Zahlung  der  persönlichen  Forderung 
die  Grundschuld  oder  umgekehrt  nach  Zah- 

lung der  Grundschuld  die  persönliche  For- 
derung einklagt,  der  Einwand  der  Zahlung 

entgegengesetzt  werden.  Ebenso  seinem 
Erben,  nicht  aber  seinem  Singularsukzessor. 
Die  Selbständigkeit  der  Grundschuld  tritt 
schon  äußerlich  darin  hervor,  daß  bei  der 
Grundschuld  der  Eintragungsvermerk  im 
Buch  stets  nur  auf  eine  bestimmte  Summe 

ohne  Angabe  des  Schuldgrundes  der  Forde- 
rung, welche  Veranlassung  zur  Bestellung 

der  Grundschuld  gab,  lautet.  Bei  der  Hypo- 
thek dagegen  wird  der  Schuldgrund  der 

Forderung,  für  welche  die  Hypothek  be- 
stellt wurde,  mit  eingetragen.  Auch  die 

Grundschuld  kann  Brief-  oder  Buchgrund- 
schuld  sein.  Der  Grundschuldbrief  kann 
auch  auf  den  Inhaber  ausgestellt  werden. 
Eine  Unterart  der  Grundschuld  ist  die 
Rentenschuld,  bei  welcher  in  regelmäßig 
wiederkehrenden  Terminen  eine  bestimmte 
Geldsumme  aus  dem  Grundstück  zu  zahlen 

ist  (§  1199).  Zwar  wird  bei  der  Bestellung 
einer  Kentenschuld  ein  Betrag,  durch  dessen 
Zahlung  die  Rentenschuld  abgelöst  werden 
kann  (sog.  Ablösungssumme),  festgesetzt. 
Aber  nicht  dieses  Kapital  kann  der  Renten- 
schuldgläubiger  verlangen,  sondern  nur  die 
Rentenzahlung.  Dadurch  unterscheidet  sich 
die  Rentenschuld  von  der  gewöhnlichen 
Grundschuld.  Die  Zahlung  der  Ablösungs- 

summe kann  erst  dann  verlangt  werden, 
wenn  der  Grundstückseigentümer  sich  für 
Ablösung  entschieden  oder  wenn  er  in 

sicherheitsgefährdender  Weise  das  Grund- 
stück verschlechtert  hat  (§§  1201  und  1202). 

Die  Rentenschuld  ist  keine  Reallast.  Des- 
wegen haftet  der  Rentenschuldner  für  die 

Rentenraten  stets  nur  mit  seinem  Grund- 
stück, während  der  Rentenschuldner  in 

gewissem  Umfang  (§  1108)  auch  persönlich haften  würde. 

Außer  diesen  unter  1—6  aufgeführten 

dinglichen  Rechten  des  Bürgerlichen  Gesetz- 
buchs kommen  für  den  Grundbuchverkehr 

in  einzelnen  Bundesstaaten  noch  die  in  den 
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Art.  59ff.  EG.  zum  BGB.  erwähnten  in  Be- 
tracht (§  84  GBO.),  insbesondere  Lehen, 

Stammgüter,  Fideikommisse,  Rentengüter, 

Anerbenrecht,  Revenüenhypothek,  'Wasser- recht,  Deichreclit,  Sielrecht,  Bergrecht, 
Rechte  aus  Enteignung,  Grundstüekszusam- 
menlegungen,  Stockwerkseigentum  usw.  Vgl. 
Preuß^  AG.  zur  GBO.  Art.  11  ff.,  Preuß.  Bahn- 
G.  §  5.  Preuß.  G.  über  Verschuldungsgrenze 
v.  20./VIII.  1906  usw. 

Neben  der  Eintragung  dinglicher  Rechte 
im  Grundbuch  ist  nun  aber  auch  noch  die 
Möglichkeit  der  Eintragung  persönlicher 
Rechte  auf  Einräumung  dinglicher  Rechte 
anzuerkennen  und  auch  von  jeher  anerkannt 

Bsen.  Zwar  hat  man  eingewendet,  daß 
die  Forderung  nur  immer  eine  Willens- 

gebundenheit des  Verpflichteten  erzeuge, 
nicht  eine  Gebundenheit  ihres  Gegenstandes 
und  daß  deswegen  die  Eintragung  von  For- 

derungen für  die  Sicheruni:  des  Grundstücks- 
verkehrs an  sich  bedeutungslos  sei.  Die 

Kenntnis  davon,  daß  ein  anderer  ein  per- 
sönliches Recht  auf  das  Grundstück  oder 

auf  Einräumung  eines  dinglichen  Rechts  an 
dem  Grundstück  habe,  stehe  weder  dem 
Eigentumserwerb  noch  dem  Erwerb  eines 
dinglichen  Rechts  am  Grundstück  entgegen, 
denn  das  dingliche  Recht  sei  stärker  als 
das  persönliche.  Aber  dieser  nach  dem 
Eindringen  des  römischen  Rechts  in  Deutsch- 

land ziemlich  allgemein  anerkannte  Grundsat  z 
hatte  namentlich  in  Preußen  in  Fortbilduug 
alter  deutschrechtlicher  Gedanken  eine  Ab- 
Bchwachung  erfahren  in  dem  sog.  Recht 
zur  .Sache,  d.  h.  dem  persönlichen  Recht  auf 

i  oder  Gewähren  einer  bestimmten 
e.  Denn  dieses  persönliche  Recht  auf 

die  Sache  sollte  auch  ic/enüber  dem  Eigen- 
tum oder  dinglichen  Recht  an  der  £ 

wirksam     sin,    wenn    der    Erwerber    des 
m  Biomei  i  rbes  von  dem 

älter  sur   Bache   Kenntnis   hatte. 

'  .  •  ontnis  di  agen- 
sein  im   Hypothekenbuch    gleichstand  und 

mit    der    Unkenntnis    einer    im 
Bucl  ing    mcIi    ent- 

ließ man  auch  die 

buch  ein- ich    noch 
■  ..inlich   ein 

rch  Eintragui 
aber 

von 

dinglii :  •  ■     U  Vcrpflii  hteten    ab!  I ■  I     \i 

chei      K'  ;  rdet,    da    dei     V«  r- 
pflii  • .  an- 

•er  zu  bewilligen  und  hierdurch  v. 
Bten 

i 

schlechtem.  Die  letztere  Erwägung  hat 
dahin  geführt,  daß  auch  solche  Staaten, 
denen  das  Recht  zur  Sache  unbekannt  war, 
die  Eintragung  persönlicher  Rechte  auf  Ein- 

räumung eines  dinglichen  Rechts  oder  auf 
Aufhebung  eines  eingetragenen  dinglichen 
Rechts  zuließen.  In  Ländern  mit  Hypo- 
thekenbuchsystem  konnte  es  sich  dabei 
natürlich  nur  um  Eintragung  der  Ansprüche 
auf  Hypothekbestellung  oder  Aufhebung 
handeln.  Man  bezeichnete  derartige  Ein- 

tragungen als  Protestationen,  Verwahrungen, 
Vormerkungen,  und  nur  in  Mecklenburg 
und  den  freien  Städten  Hamburg  und 
Lübeck  bestand  vor  1900  die  Hypotheken- 

vormerkung nicht.  Wohl  aber  hat  das 
Bürgerliche  Gesetzbuch  für  das  Deutsche 
Reich,  obwohl  es  das  Recht  zur  Sache  nicht 
anerkennt,  diese  Vormerkungen  aufgenom- 

men (§§  883ff.),  und  zwar  zur  Sicherung 
des  privatrechtlichen  Anspruchs  (auch  eines 
betagten  oder  bedingten)  auf  Einräumung 
oder  Aufhebung  oder  Aenderung  eines  ein- 

tragungsfähigen Rechtes  am  Grundstück 
oder  an  einem  das  Grundstück  belastenden 

Recht.  Verfahren:  z.  B.  Preuß.  Min.-Vfg. 
§  14;  vgl.  auch  GBO.  §§  25,  18»,  76.  Vor- 

gemerkte Rechte  stehen  in  der  Zwangsvoll- 
streckung den  endgültig  eingetragenen  grund- 

sätzlich  gleich,  vgl.  Zwangsvollst reckungsG. 
§§  9,  48,  KO.  §§  24,  47,  193.  (Vgl. 
näheres  unten  Nr.  5  ad  2.) 

Endlich  können  auch  sonstige  auf  die 
eingetragenen  Rechtsverhältnisse  bezügliche 
Tatsachen  Gegenstand  von  Eintragungen 
sein.  Hierher  gehört,  außer  der  Eintragung 
von  Einreden  gegen  die  Klage  aus  einer 
Hypothek  oder  Grundschuld  und  der  Ein- 

tragung von  Widersprüchen  gegen  die 
Richtigkeit  des  Buchs,  namentlich  die  Ein- 

tragung von  Beschränkungen  des  Verfügungs- 
rechts des  berechtigten.  Man  muß  dabei 

jedoch  die  Verfugungsbescbrankungen,  welche 
auf  einem  besondi  ren.  da  eingel  rageneRechl 
selbst    ergreifenden    Rechtsgrunde   beruhen 
—  objektiven  — ,  und  die  auf  persönlichen 
Eigenschaften  des  derzeitigen  Berechtigten 
beruhenden  -  subjektiven  -  Veifugungs- 
besohrankui  gen  unterscheiden.  Die  letzteren, 
zu  denen  namentlich  Minderjährigkeit,  Ver- 

icht,  Geisteskrankheil  gehören, 
werden  weder  in  Deutschland  noch  in  üester* 
reieh  i  n.    Ebensowenig  solche  Be- 

ioh    aus    nicht    ein- 
trat';. '    Rechten  Dritter  u.  B.  der 

eheminnlichen    Nutznießung    und    Verwal" 
ben. 

Die  objektiven  Verffl  chrankungen 
I  en    auf    Ge  ett,    aui    Privatwilh  i  ei  - 

■  der   auf  richterlicher  Anordi 

lind    nur n    zu   dii  ;  i   tnt    sind, 

htigten  rogunston  cm. er  be- 
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stimmten  Person  in  der  Verfügung  be- 
schränken (8  892  Abs.  1  S.  2).  Denn  die 

im  öffentlichen  Interesse  verhängten  Ver- 
fügungsbeschränkungen, z.  B.  baupolizeiliche 

Beschränkungen,  solche  aus  dem  Flucht- 
liniengesetz, die  landesgesetzlichen  Verbote 

der  Zerstücklung  und  Verwüstung  von 
Grundstücken  im  Interesse  der  Landeskultur 
oder  der  Steuererhebung  (Art.  119  EG.  zum 

BGB.),  wirken,  weil  das  öffentliche  Inter- 
esse jedem  Privatinteresse  vorgehen  muß, 

auch  ohne  Eintragung  gegen  jedermann. 
Die  hauptsächlichsten  danach  in  Betracht 

kommenden  Verfügungsbeschränkungen  sind 
folgende:  die  mit  der  Einleitung  der  Subhas- 
tation  oder  Zwangsverwaltung  (§§  20,  23, 

146,  148  und  151  der  Zwangsvollstreckungs- 
0.  v.  24./III.  1897),  mit  der  Lehns-,  Fami- 

lienfideikommiß- und  Stammgutseigenschaft 
verknüpften,  die  Beschränkungen  des  Vor- 

erben durch  das  Recht  des  Nacherben  (§  2113 
Abs.  3  BGB.  und  §  52  GBOA  des  Erben 
durch  den  Testamentsvollstrecker  (§§  2211 

Abs.  2  BGB.  und  §  3  GBO.),  die  Beschrän- 
kung durch  Anordnung  einer  Nachlaß- 

vcrwaltung  (§  1984),  des  Rechtserwerbes 
unter  Bedingung  oder  Zeitbestimmung  (§§158 
und  163  BGB.),  des  ausländischen  Ver- 
sicherungsunternehmens  durch  das  Reichs- 

aufsichtsamt (VUG.  §  90,  LOG.  8  S.  402), 
endlich  die  durch  Arrest  oder  einstweilige 
Verfügung  oder  vor  der  Konkurseröffnung 
nach  §  98  KO.  herbeigeführten.  Dagegen 
nicht  rechtsgeschäftliche  Veräußerungsver- 

bote gemäß  §  137* 
Das  französische  Recht  weicht  von  den 

vorstehend  angegebenen  Grundsätzen  nur  inso- 
fern ab,  als  nur  die  Rechtsgeschäfte,  welche  eine 

Eigentumsveränderung  bewirken  sollen,  und  die 
Hypotheken  eingetragen  werden.  Es  kennt 
weder  Eintragung  von  sonstigen  dinglichen 
Rechten  noch  von  Dispositionsbeschränkungen 
noch  von  Vormerkungen.  —  Dagegen  hat  das 
englische  neuere  Grundbuchrecht  drei  Abtei- 

lungen: property  register  (nähere  Bezeichnung  des 
Grundstücks),  proprietorship  register  (Eigen- 

tümer), charges  register  (alle  Grundbelastungen 
wie  Servituten  usw.  und  insbesondere  die  charges, 
Pfandrechte).  Das  mortgage,  die  tenancy  for 
life  und  der  trust  werden  in  die  Eigentümer- 

abteilung eingetragen,  während  der  Verpfänder 
beim  Proprietätspfand  (mortgagor),  der  An- 

wärter und  der  Benefiziar  durch  Vormerkungen 
gesichert  werden.  Die  leases  werden  wie  unser 
Erbbaurecht  in  einem  besonderen  Register 
eingetragen,  in  dem  der  leaseholder  als  proprietor 
erscheint.  An  Vormerkungen  kennt  das  englische 
Grundbuchrecht  die  cautions  (die  ein  Recht, 
auf  Benachrichtigung  gewähren),  die  inhibitions 
(Verbot  weiterer  Eintragungen)  und  restrictions 
(welche  eine  Zustimmungserklärung  Dritter  er- 

forderlich machen).  —  Nach  österreichischem 
Recht  werden  dingliche  Rechte  und  Lasten, 
ferner  das  Wiederkaufs-  und  Vorkaufsrecht 
und  das  Bestandsrecht  eingetragen  (so  §  9  des 
Grundbuchgesetzes).      Alle   Eintragungen   sind 

entweder  sog.  Einverleibungen  (Intabulationen 
bzw.  Extabulationen),  d.  h.  unbedingte  Rechts- 

veränderungen, oder  aber  Vormerkungen  (Prä- 
notationen), d.  h.  bedingte  Rechtsveränderungen 

oder  endlich  bloße  Anmerkungen,  d.  h.  Eintra- 
gungen, welche  nicht  dingliche  Rechtsveränderun- 

gen herbeiführen,  sondern  Rechtsverhältnisse  ver- 
schiedener Art  zur  Kenntnis  bringen  (Konkurs, 

Kuratel,  Verfügungsbeschränkungen,  Namens- 
änderungen, Verehelichung,  aber  auch  die  unserem 

Widerspruch  entsprechende  Streitanmerkung 
usw.).  Wegen  der  Veräußerungs-  und  Be- 

lastungsverbote jetzt  II.  Teilnovelle  §  13.  — 
Die  Schweiz  trägt  Eigentum,  Dienstbarkeiten 
und  Grundlasten  sowie  Pfandrechte  (nach 
§  958  ZivGB.)  ein;  außerdem  werden  Grundbuch- 

blätter für  die  selbständigen  und  dauernden 
Rechte  von  Grundstücken  (Baurecht,  Quellen- 

recht, Wasserrechtsverleihungen,  Art.  943)  an- 
gelegt. Vormerkungen  sind  zulässig  für  persön- 

liche Rechte,  die  das  Gesetz  bezeichnet  (Vor- 
und  Rückkauf,  Kaufrecht,  Pacht,  Miete  usw.), 
für  Verfügungsbeschränkungen  bestimmter  Art, 
als  vorläufige  Eintragung  zur  Sicherung  be- 

haupteter dinglicher  Rechte,  entsprechend  unserem 
Widerspruch,  und  zur  Ergänzung  des  Ausweises 
über  Verfügungsrecht  und  Rechtsgrund  (titre) 
der  angemeldeten  Rechtsänderung  (Art.  969 
bis  961,  vgl.  965,  966). 

Soll  nun  der  Zweck  des  Buches,  den 
Verkehr  mit  den  Grundstücken  und  den  Real- 

kredit, oder  bei  Hypothekenbuchsystemen 
letzteren  allein  zu  sichern,  erreicht  werden, 

so  muß  bei  der  Eintragung  eines  Grund- 
stücks oder  bei  Belastungen  desselben  aus 

dem  Eintragungsvermerk  genau  ersichtlich 
sein  nicht  nur  das  zu  belastende  Grundstück, 
sondern  auch  die  Höhe  der  Belastung  selbst 

(sog.  Spezialitätsprinzip).  Nicht  nur 
die  Größe,  die  Bodenbeschaffenheit,  der  Wert 
des  Grundstücks,  sondern  konsequenterweise 
auch  eine  bestimmte  Summe,  in  deren  Höhe 
das  Grundstück  haften  soll,  müßten  im 
Buch  angegeben  sein.  Allein  in  diesem 
Sinn  ist  der  Grundsatz  der  Spezialität  bisher 
nur  für  Hypotheken  und  Grundschulden 
durchgeführt,  nicht  für  Nießbrauchsrechte, 
Reallasten,  Grundgerechtigkeiten  usw.,  weil 
die  Schätzung  dieser  Rechte  nach  Geld  zu 
viel  Schwierigkeiten  machen  würde.  Auch 

das  Bürgerliche  Gesetzbuch  hält  am  Speziali- 
tätsprinzip fest,  obwohl  es  dasselbe  nicht 

ausdrücklich  hervorhebt.  Aber  eine  Vor- 

schrift, daß  bei  jedem  das  Grundstück  be- 
lastenden Recht  eine  Maximalsumme  ein- 

getragen werden  müsse,  damit  jeder  Inter- 
essent sich  über  das  Maß  der  vorhandenen 

Belastungen  genau  unterrichten  könne,  gibt 
das  Bürgerliche  Gesetzbuch  ebenfalls  nur 

für  Hypotheken  und  Grundschulden.  Für 

andere  Lasten  ist  es  der  Einigung  der  Be- 
teiligten überlassen,  ob  der  Kapitalanschlag 

der  Last  eingetragen  werden  soll  (§  1115, 

1191  und  882  BGB.).  Aber  auch  bei  Hypo- 
theken und  Grundschulden  ist  das  Speziali- 

tätsprinzip insofern  durchbrochen,   als  daa 
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Grundstück  auch  dann  für  die  gesetz- 
lichen Zinsen  und  die  Kosten  der  Kündi- 

gung und  Rechtsverfolgung  (einschließlich 
der  Abwehr  einer  Vollstreckungsgegenklage 
und  der  Eintragungskosten  einer  Zwangs- 

hypothek) haftet,  wenn  dieselben  nicht  ein- 
getragen sind  (§  1118,  Vgl.  auch  1119).  An- 

dererseits traut  die  Bestimmung  des  §  10 
Nr.  4  der  ZVO.,  nach  welcher  bei  zinstragen- 

den Hypotheken  usw.  das  Grundstück  bei 
der  Subnastation  doch  nur  für  zweijährige 
Zinsrückstände  verhaftel  ist,  dem  Speziali- 
tätsprinzip  wieder  Rechnung. 

4.  Der  Eintragungszwang.  Wenn  danach 
der  Gesetzgeber  nach  allen  drei  Systemen  die 
Vornahme  «irr   Eintragungen  in  gewissem  Um- 
faii;.'   erfordert,   BÖ   traut    es  sich,    welches   Mittel 

rang  dieser  Eintragungen  gibt? 
1.  Man  könnte  dabei  zunächsl  an  ein  System 

des    direkten    Zwangs    denken,    welches    in    der 
Tal    in     Preußen    eine    Zeitlang    gegolten    hat. 
Die  preußische  Ilvpothckenordnung  v.  20./X1I. 

I  Dämlich  haue  in  Tit.   IL   §§  49-53  ein 
eigenartiges     Zwangsverfahren     vorgeschrieben, 
die    sug.     Zwangstitelberichtigung,    um    zu    ei-j 
reichen,  daß  alle  mit  dem  Eigentum  eines  Grund- 

stücks vorfallenden  Veränderungen  im  Buch  ver- 
merkt würden.    Veräußerer  und  Erwerber  hatten 

binnen    Jahresfrist    den    Titel    für    Uebergang 
Eigentums  der  Buchbehörde  zu  „beschei- 

der,   wie    wir    heute    sagen    würden, 
glaubhaft  zu  machen.    Taten  sie  dies  nicht,  so 
sollte  die   Buchbehörde  von  Amts   wegen   dem 
Erwerber   unter   Androhung   verhältnismäßiger 

ei   en,  nach  deren  frucht- 
rstreichen    aber    die    Geldstrafe    ein- 

treiben  und   auf    Besitztitelberichtigung   durch 
ei  dam   hinwirken.      Aehnliche 
ind  einhalten  in  den  Am.  3  und 
1  hi  n  G.  v.  15.,  VII.  1862,  welche 

■   rn    weiter    gehen,    als    sie    sich    nicht 
nur  1  ränderungen,  Bondern  auch 
auf  rb    von    auf    Privatwillkür    be- 

ervi  tuten      und     anderen 

Wohnungsrecht,  Wittum,  Leib- 
zu(  1  ■  •  .       I  ml    auch    im    Amts- 

tirl    a.     M  -       li    die 

I     inner- halb h  AI'  1  blaß  des  Veräuße- 
G    d  träfe 

ranski  iptions- 
l.     liegl    auf 

'1   sich 

■    nur  auf   Antrag  tatig  zu ■.  kon- 
troll 11   ihrem .  umal, 

h  außerhalb  des 
11    ihr 

• 

■ 
da«  n    dur<  ha 

richtiges  Bild  gewähren.  Deswegen  könnte  ein 
System  direkten  Zwanges  für  sicli  allein  niemals 
genügen,  um  die  Zwecke  der  Sicherung  des 
(jrundstücksverkehrs  und  der  Hebung  des  Real- 

kredits zu  erreichen.  Das  deutsche  bürgerliche 
Recht  versagt  aber  dem  (irundbuchamt  jeden 
Gerichtszwang  und  hat  also  auch  die  in  den 
§§  65  und  50  der  preußischen  GBO.  noch  ent- 

lud teilen  Reste  desselben  beseitigt. 
2.  An  Stelle  des  direkten  Zwanges  ist  der 

indirekte  getreten.    Derselbe  kann  bestehen: 
A.  in  der  Einführung  des  sog.  Eintragungs- 

prinzips, d.  h.  in  der  Abhängigmachung  des 
Erwerbs,  der  Aenderung  oder  Endigung  an 
Eigentum  oder  dinglichem  Recht  von  der  Ein- 

tragung im  Bach,  Ohne  die  Eintragung  ent- 
steht das  Recht  oder  vollzieht  sich  die  Aende- 
rung oder  Endigung  überhaupt  nicht.  Nach 

Hypothekenbuchsystem  kann  dieser  Satz  natür- 
lich nur  für  die  Hypotheken  gelten.  Dieses 

Eintragungsprinzip  hatte  in  sämtlichen  Staaten, 
welche  sich  zum  Hypotheken-  oder  Grundbuch- 
system  bekennen,  Eingang  gefunden,  ja  sogar 
in  eiium  Gebiete  des  französischen  Rechts  — 
Baden  —  Geltung  erlangt,  dort  allerdings  nur 
für  die  Konventionalpfänder.  Aber  in  dem 
Maße  seiner  Durchführung  wichen  die  Einzel- 
Btaaten  sehr  voneinander  ab,  so  daß  der  Rechts- 

zustand in  Deutschland  ein  durchaus  zersplitter- 
ter war  und  einheitliche  Regeln  überhaupt 

fehlten.  Erst  das  BGB.  hat  solche  aufgestellt, 
und  danach  liegt  jetzt  in  Deutschland  die 
Sache  wie  folgt:  das  Eintragungsprinzip  gilt, 
wenn  Entstehung,  Aenderung  oder  Endigung 
an  Eigentum  oder  dinglichem  Recht  durch 
Rechtsgeschäfte  der  Beteiligten  hervor- 

gerufen werden  soll,  es  gilt  ni(ht,  wenn  die 
Rechtswirkung  auf  andere  Weise,  namentlich 
anmittelbar  auf  Grund  des  Gesetzes,  begründet 
werden    soll    —    obwohl    auch    in    diesen    Fällen 
die  Eintragung  gestattet  ist.  Demgemäß  gilt 
also  das  Eintragungsprinzip  z.  B.  nicht  für 
den  Eigentumserwerb  durch  Zwangsversteige- 

rung (§§  Mi  und  HD  dir  Zwangsvollstr.-O.  v. 
24./III.  1897),  Enteignung,  Gemeinheitsteilung 
oder  Zusammenlegung  (EG.  An.  109  und  113), 
durch  avulsio  oder  alluvio,  bei  der  insula  in 
flumine  nata  und  dem  alveus  derelictua  (Art. 

Irin.  Erwerb  durch  Erbschaft  (§§  L922, 
L942,  2032  Abs.  1  und  2139  BGB.),  beim  Er- 

werb durch  Eingehung  einer  gütergemeinschaft- 
lichen Ehe  (|§  L438  und  L619),  Anfall  des  Ver- 

mOgent  einer  juristischen  Pei  on  i  S  46,  88) 
beim  Erwerb  der  Güter  des  Lande  Eerrn  und 
di  r    Mitelii  der   d(  r   I  1  b<  n    Familien, 
weiter     der     fürstlichen      Familie      Bohenzollem 
und    der    Mitel  ,  hannover- 

l  In  n     und 
.  1  adlich 

der   Güter  der  mediatisierten    Häuser  (Art 
und  58,  da/u  i,  t/t  Preuß.  G.  \.  28    \  1    1920) 
und   ■  der    Lehen,    Eamilienfidei- 

:  ietst 

1920  und  v.  ::<'.   Ml.   ' Enti      n*  (Art.  109). 
Am  1  besteht  nd<  n  Erbbaurechta 
dun  1  ...  mein- ■ 

ZPO  |  vollzieh!  »ich  ohne  Eintragung.     El 
nlii  he  od.  1  elterliche  Null- 

braui  ■  ■  'lt.)  ohne  Eintn 
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Auch  vollzieht  sich  der  gesetzliche  Uebergang 
eines  Grundstücksrechts  durch  Vereinigung  oder 
Befriedigung  (§§  889,  1143,  1163,  1170)  ohne  Ein- 

tragung. —  Die  vorher  über  das  Eintragungs- 
prinzip aufgestellte  Regel  hat  nun  aber  nach 

beiden  Richtungen  Ausnahmen.  Es  können 
also  nach  wie  vor  durch  Willenserklärungen 
auch  ohne  Eintragung  dingliche  Rechtswir- 

kungen an  Grundstücken  oder  den  auf  ihnen 
ruhenden  dinglichen  Rechten  hervorgerufen 
werden,  und  andererseits  bedarf  es  bisweilen  da, 
wo  die  Rechts  Wirkung  nicht  auf  Willenserklä- 

rungen beruht,  gleichwohl  der  Eintragung. 
a)  Wirkungen  rechtsgeschäftlicher 

Willenserklärung  ohne  Eintragung.  Der 
Nießbrauch  entsteht  im  Falle  des  §  1075  ohne 
Eintragung.  Wem  nämlich  der  Nießbrauch 
an  einer  (auf  ein  Grundstück  gerichteten)  For- 

derung eingeräumt  ist,  der  darf  die  Forderung 
einziehen  und  erlangt  mit  der  Leistung  des 
Forderungsgegenstandes  den  Nießbrauch  an  dem 
letzteren  (§§  1074  und  1075).  In  ähnlicher 
Weise  erwirbt  der  Pfandgläubiger  einer  auf 
ein  Grundstück  gerichteten  Forderung  mit  der 
Einziehung  derselben  eine  Sicherungshypothek 
am  Grundstück  (§  1287).  Auch  können  die 
Briefhypotheken  und  Briefgrundschulden  ohne 
Eintragung  von  einem  Gläubiger  auf  den  an- 

deren iibertragi  n  werden  (§  1164)  und  eben  o 
bedarf  ihre  Belastung  mit  einem  Nießbrauch 
und  ihre  Afterverpfändung  nicht  der  Eintra- 

gung (§§  1069,  1274,  1291).  Endlich  gehen 
Rechte  an  fremden  Grundstücken  ohne  1  ö  i  hune 
unter  mit  Eintritt  des  Termins  oder  dir  auf- 

lösenden Bedingung,  anter  welcher  sie  bestellt 
waren,  wobei  nur  zu  beachten  ist,  daß  Grund- 
stückseigenturrj  weder  unter  einem  Termin 
noch  einer  auflösenden  Bedingung  übertragbar 
ist.  -  (Vgl.  auch  RG.  65  S.  227 ff.  Ausscheiden 
eines  offenen  Handelsgesellschafters). 

b)  Rechtswirkungen  auf  anderem 
Wege  als  durch  rechtsgeschäftliehe 
Willenserklärung,  aber  mit  Eintra- 

gung. Die  Aneignung  eines  herrenlosen 
Grundstücks  bedarf  der  Eintragung  des  Okku- 

panten als  Eigentümer  im  Grundbuch  (§  928 
Abs.  2).  Ebenso  der  Grundstiii  ksenverb  auf 
Grund  Aufgebots  (§  927).  Auch  die  sog.  Ta- 

bularersitzung des  Eigentums,  des  Erbbaurechts 
und  der  Dienstbarkeiten  gehört  hierher.  Denn 
wenn  der  Ersitzende  nicht  während  der  Er- 

sitzungszeit ohne  Widerspruchseintragung  im 
Grundbuch  steht,  so  hilft  ihm  sein  langjähriger 
Besitz  nicht  (§§  900  und  1017  Abs.  2).  Siche- 

rungshypotheken können  auf  Ersuchen  einer 
zuständigen  Behörde  (§§  39  GBO.,  130,  146, 
172,  176,  180  ZVO.,  Art.,  Art.  91  EG.),  Judikats- 

hypotheken auf  Antrag  des  Gläubigers  (§  866 
ZPO.)  eingetragen  werden. 

Diese  noch  keineswegs  vollständige  Ueber- 
sicht  ergibt,  daß  auch  im  Bürgerlichen  Gesetz- 

buch keineswegs  das  Eintragungsprinzip  durch- 
geführt ist.  Auch  würde  das  striktest  durch- 

geführte Eintragungsprinzip  nur  dann  die 
Uebereinstimmung  des  Buches  mit  der  Wirk- 

lichkeit zu  erreichen  imstande  sein,  wenn 
gleichzeitig  der  weitere  Rechtssatz  aufgestellt 
würde,  daß  die  Eintragung  für  sich  allein,  los- 

gelöst von  allen  Voraussetzungen  des  materi- 
ellen Rechts,  rechtserzeugende,  ändernde  und 

tilgende  Wirkung  haben  solle.      Ein  derartiger 

Satz    aber  wäre  zweischneidig  und  deshalb  un- 
brauchbar (vgl.  darüber  unten  sub.  6,  1). 

Der  indirekte  Zwang  kann  weiter  bestehen: 
B.  in  der  Einführung  von  ipso  iure  eintreten- 

den Rechtsnachteilen,  denen  der  Eigentümer 
oder  der  dinglich  Berechtigte  sich  aussetzen, 
wenn  sie  nicht  schleunigst  ihre  Rechte  aus  dem 
Buch  ersichtlich  machen  lassen.  Diese  Rechts- 
nachteile  können  aber  verschiedene  sein. 

a)  Das  nicht  eingetragene  Recht  wirkt 
dritten  Personen  gegenüber  nicht,  sondern  nur 
zwischen  dem  Erwerber  oder  dessen  Universal- 
sukzessoren,  sowie  dem  Veräußerer  oder  Be- 

steller und  dessen  Universalsukzessoren.  Der 
Erwerber  eines  Rechts  kann  sich  also  vor  der 
Eintragung  dritten  Personen  gegenüber  nicht 
auf  seinen  Erwerb  berufen  und  muß  auch  alle 
Rechte  gegen  sich  gelten  lassen,  welche  sein 
Rechtsvorgänger  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  an- 

deren Personen  eingeräumt  hat.  Auf  diesem 
Standpunkt  steht  namentlich  das  französische 
Recht,  weniger  in  der  Lehre  vom  Eigentums- 

erwerb als  bezüglich  der  Privilegien  und  Pfand- 
rechte. Denn  der  Eigentumserwerb  vollzieht 

sieh  durch  den  Veräußerungsvertrag  und  wirkt 
auch  gegen  jeden  Dritten,  selbst  gegen  den- 

jenigen, der  später  einen  auf  Eigentumserwerb 
abzielenden  Vertrag  abgeschlossen  und  das 
Eigentum  schon  auf  sich  hat  transkribieren 
lassen.  Ausnahmen  bilden  nur  die  Schenkungen, 
welche  zu  ihrer  Wirkung  gegenüber  dritten 
Personen  der  Transkription  bedürfen,  und  ferner 
der  Satz,  daß  der  Erwerber  eines  Grundstücks 
bis  zu  seiner  Transkription  die  Inskription 
dir  von  elem  Veräußerer  vor  Abschluß  des  Ver- 

äußerungsvertrages eingeräumten  Pfandrechte 
dulden  muß.  Anders  bei  den  Privilegien  und 
Pfandrechten.  Hier  entsteht  das  Privileg  oder 
Pfandrecht  zwar  auch  ohne  Inskription,  doch 
kann  es  weder  gegen  die  übrigen  Gläubiger  des 
Verpfänders  noch  gegen  seine  transkribierten 
Singularsukzessoren  im  Eigentum  des  Grund- 

stücks geltend  gemacht  werden. 
Der  Grundsatz,  daß  dingliche  Rechte  an 

Grundstücken  zur  Wirksamkeit  gegen  dritte 
Personen  der  Eintragung  im  Buch  bedürfen, 
ganz  einerlei,  ob  diese  Personen  gut-  oder 
schlechtgläubig  sind,  hatte  auch  in  Deutschland 
in  ausgedehntem  Maße  Anerkennung  gefunden. 
Namentlich  entstanden  nach  preußischem  Recht 
und  nach  dem  Recht  derjenigen  Staaten,  welche 
der  preußischen  Grundbuchgesetzgebung  gefolgt 
waren,  ferner  nach  sächsischem,  württembergi- 

schem, weimarif ehern,  meiningenschem  Recht 
die  Personalservituten  außerhalb  des  Buchs, 
bedurften  aber  zur  Rechtswirksamkeit  gegen 
Dritte  der  Eintragung.  Nach  bayerischem 
Recht  mußte  wenigstens  der  Nießbrauch,  um 
nachstehenden  Hypothekengläubigern  gegenüber 
wirken  zu  können,  eingetragen  sein.  Das  gleiche 

galt  von  den  Grundgerechtigkeiten  in  Mecklen- 
burg, ferner  von  den  Reallasten  in  Preußen 

und  den  Staaten,  welche  seiner  Grundbuch- 

gesetzgebung  gefolgt  waren,  weiter  in  Württem- 
berg, Weimar  sowie  gegenüber  nachstehenden 

Hypothekengläubigern  auch  in  Bayern.  In- 
folge der  Weiterführung  des  Eintragungs- 

prinzips ist  der  Grundsatz  in  Deutschland  für 
die  Zukunft  beseitigt.  Er  gilt  auch  nicht  mehr 

für  die  Pfändungspfandrechte  an  Buchhypo- 
theken oder  Buchgrundschulden  (§  830  Abs.  2 
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ZPO.)-  Zwar  scheint  dies  mit  der  Fassung  des 
Gesetzes  in  Widerspruch  zu  stehen,  nach  wel- 

chem „dem  Drittschuldner  gegenüber"  die 
Pfändung  mit  der  Zustellung  des  Pfändungs- 

beschlusses bewirkt  ist,  wenn  dio  Zustellung 
vor  der  Eintragung  der  Pfändung  erfolgt. 
Denn  man  könnte  daraus  folgern  wollen,  daß 
zwar  der  Drittschuldner  liier  durch  die  VOt  der 

Eintragung  der  Pfändung  an  ihn  erfolgte  Zu- 
stellung des  Pfandungsbeschlusses  die  Fähigkeit, 

mit  Wirksamkeit  an  den  Schuldner  —  seinen 
Gläubiger  —  zu  zahlen,  verlöre,  daß  aber  der 
Zessionar  der  gepfändeten  Hypothek  oder  Grund- 
schuld  wegen  der  fehlenden  Eintragung  der 
Pfändung  Bin  unbeschränktes  Hypotheken-  oder 
Grundschuldrecht  erlange,  selbst  wenn  er  bei 
der  Abtretung  die  bereits  erfolgte  Zustellung 
des  Pfändungsbeschlu<M  19  an  den  Drittschuldner 
kannte.  Aber  unzweifelhaft  enthält  doch  die 
auch  noch  nicht  eingetragene  Pfändung  für  den 
Hypotheken-  oder  Grundschuldgläubiger  eine 
Vera)  iränkung,  auf  welche  also  §  892 
Abs.  1  S.  2  BGB.  zur  Anwendung  kommt.  Der 
Drittschuldner  kann  also  der  dinglichen  Klage 
des  Zessionars  die  Einrede  entgegensetzen,  der- 

habe  bei  der  Zession  die  stattgehabte 
Pfändung  gekannt. 

Im  Nur  der  im  Buch  eingetragene  Berech- 
kann  die  Eintragung  dinglicher  Rechte 

bewilligen.  So  muß  nach  Grundbuchsystem 
der  Veräußerer  eines  Grundstücks  selbst  erst 
im  Grundbuch  als  Eigentümer  eingetragen  sein. 
Nach  Hypothekenbuelisystem  kann  nur  der  ein- 
fetragene     Eigentümer     die     Eintragung     von 
[ypotheken  bewilligen.     Auch  nach  hadischem 

Landrecht   kann   der   Käufer  einer   Liegenschaft 

■  lach  der  Transkription  verpfänden.    Schon 
die    neue    preußische    Grundbuchgesetzgebung 

die  gleichzeitig  mit  der  Eintragungsbewilh- 
gung  güchen  Rechts  erfolgende  Eintra- 

gung des  Eigentums  des  Bewilligenden  der  bereits 
ligentums  gleich- 

et fpreuß.  EEG.  v.  :,.  V.  1872,  §§  L3  and 
ind  in  der  deutschen  Grundbuchordnung 

-.  daß  nur  der  Buch- 
0    könne,    eine 

••eitere  Absehe  1  ihren,  indem  er  nur 
noch    aD   Ordne  rifl    aufrechterhalten 

•    orsohrift  rill  er 

i  ein- Uebertr  1 ■ 

lassen  wjl.  Wahrend  also  bisher  im 

o  Berech- : :  .  |    • 

aurh  .  ili,.r- 
; 

d  na 

so    bl  .Und 
nicht  mahl  d.-r   Kali 

. 
Gm:.  nicht 

des    Buch 

wenn  Rechte,  welche  ointragurgsfähig,  nicht 
aber  eintragungspflichtig  sind,  nicht  eingetragen 
sind.  Die  Regel  bezieht  sich  also  weder  auf 
solche  Rechte,  welche  zu  ihrer  Entstehung  der 
Eintragung  bedurften,  aber  nicht  eingetragen 
wurden,  noch  auf  solche  Rechte,  welche  außer- 

halb des  Buchs  entstehen,  aber,  wie  dio  Geld- 
rente für  das  Dulden  eines  Ueberbaues  oder 

eines  Notwegs  (§§  914  und  917  BGB.)  nach  der 
Bestimmung  des  Gesetzes  gar  nicht  eingetragen 
werden  dürfen.  In  beiden  Fällen  ist  das  Grund- 

buch richtig.  Denn  ein  zu  seiner  Entstehung 
der  Eintragung  bedürftiges,  aber  nicht  einge- 

tragenes Recht  besteht  überhaupt  nicht  und 
hat  also  auch  keinerlei  Wirksamkeit.  Ihm 
gegenüber  kann  von  gutem  Glauben  gar  nicht 
die  Rede  sein.  Zur  Aufnahme  von  gar  nicht 
eintragungsfähigen  Rechten  andererseits  ist 
das  Grundbuch  nicht  bestimmt  und  also  eben- 

falls nicht  unrichtig.  Wohl  aber  unterliegen 
der  Regel  Rechte,  welche  an  einem  im  Buch 
eingetragenen  Hechte  bestellt  wurden,  ohne 
ihrerseits  der  Eintragung  zu  bedürfen  und  ein- 

getragen worden  zu  sein,  wie  z.  B.  das  Pfand- 
recht an  einer  Grund-  oder  Rcntenschuld. 

Wenn  hier  der  Brief-,  Grund-  oder  Renten- 
Bchuldgläubiger  seine  Grund-  oder  Renten- 
schuld  durch  schriftlichen  Verpfändungsvertrag 
und  Uebergabe  des  Briefes  (§§  1154  und  1274) 
verpfändete,  wenn  darauf  der  After-Grund- 

oder Rentenschuldgläubiger  den  Brief  verlor, 
der  Verpfänder  aber  den  gefundenen  Brief  an 
sich  nahm  und  nun  seine  Grund-  oder  Renten- 

schuld einem  redlichen  Zessionar  abtrat,  so  gilt 
dem  letzteren  gegenüber  das  Grundbuch  als 
richtig;  das  nicht  eingetragene  Pfandrecht  an 
der  Grund-  oder  Rentenschuld  wirkt  ihm  gegen- 

über also  nicht.  Andere  Beispiele  bilden  der 
Nießbrauch  oder  die  Sicherungshypothek,  welche 
der  Nießbraucher  oder  Pfandgläubiger  einer 
Forderung  auf  Uebertragung  des  Eigentums  an 
einem  Grundstück  mit  der  Auflassung  des 
Grundstücks  an  den  Gläubiger  der  belasteten 

Forderung  erwerben  (§§  107.")  und  1287).  Weiter wird  man  aber  auch  die  Kegel  anwenden  müssen 
.im  eingetragen  gewesene  eintragungspflichtige, 
a!ier  tu  Unrecht  gelöschte  Rechte.  So  ist  die 
zu  Unrecht  gelöschte  Hypothek,  Grund-  oder 
Rentenschold  durch  die  unrechtmäßige  Löschung 
nicht  untei  aber  gegen  den  redlichen 
Erwerber  des  Grundstocks  kann  sie  nicht 
■/eilend  gemacht  weiden.  (VgL  auch  §  47  Abs.  2 
GBO.)       Das    Reichsgericht     nimmt     indi 

'  i  )   an,    daß    das    Grundbuch    eine 
Ihr    für    Richtigkeit    und    Vollständigkeit 

nur     hinsichtlich     der     eintragungsbedurl 
Rechte   bietet.      Dagegen   erklärt    es   das    Prinzip 

■   BGB.  als  bedeutun  nflber 
•  i  in    d  t    I  in'  in    bedürft  igen,    aber 
eintr  kg  ;en   Rechten,        Bndlieb.  Ist  die 

I  durch   5  892  Abs.   1    S.  •_'  auch auf  d  n  einer  best  immten  P<  rson  an 
-    tehenden  Verfflgungs- lohnt. 

I    drittletzten    AbsatS.)       Weiteren 
ku»n  Zw.in '  kennt   d      i  nicht    — 

in    T<  iiii'.-.eiie  |  i r» ff. 
Vorschriften  über  den  Erwerb 

■I   nicht    rerbooherten    I. 
•i    und     li&uwerken  ;    es    tritt 

iintrag  mg  die  im  elnsalnen  ge- 
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regelte  Hinterlegung  einer  öffentlichen  Urkunde 
oder  einer  beglaubigten  Privaturkunde. 

5.    Die    Arten    der    Einschreibungen. 
Aus  den  bisherigen  Erörterungen  ergibt  sich, 
daß  man  verschiedene  Arten  der  Einschrei- 

bungen zu  unterscheiden  hat,  nämlich: 
1.  Einschreibungen  von  Rechtsverhält- 

nissen sowie  Veränderungen  ihres  subjektiven 
oder  objektiven  Bestandes  einer-  und  Ein- 

schreibungen rein  tatsächlichen  Inhalts  an- 
dererseits. Zu  den  letzteren  gehören  z.  B. 

die  Notiz,  daß  die  Einschreibung  an  dem 
und  dem  Tage  erfolgt  ist,  daß  ein  Teil  des 
eingeschriebenen  Grundstücks  auf  ein  anderes 
Blatt  übertragen  ist,  daß  das  eingeschriebene 
Grundstück  sich  aus  den  näher  zu  bezeichnen- 

den Bestandteilen  zusammensetzt,  daß  es 
einen  Wert  in  der  und  der  Höhe  hat  usw. 
Die  Unterscheidung  ist  bedeutungsvoll,  weil 
die  Einschreibung  von  Rechtsverhältnissen 
nur  auf  Antrag  zu  erfolgen  hat,  während  die 
rein  tatsächlichen  Angaben  auch  von  Amts 
wegen  einzutragen  sind,  z.  B.  das  Datum 
der  Einschreibung  (§  45  GBO.),  die  Uebcr- 
schreibung  eines  zu  belastenden  Grundßtücks- 
teils  auf  ein  besonderes  Grundbuchblatt 
(§  6  GBO.),  die  Eintragung  oder  Löschung 
von  Widersprüchen  (§5  18  Abs.  2,  23,  54, 
76  Abs.  2  GBO.].  Uebrigens  können  aus- 

nahmsweise auch-  Rechtsverhältnisse  von 
Amts  wegen  eingetragen  werden,  z.  B.  die 
Aenderung  oder  Aufhebung  der  auf  dem 
Blatt  des  berechtigten  Grundstücks  ge- 

buchten subjektiven  dinglichen  Rechte  (§  8 
Abs.  2  1.  c).  Vormerkungen  zugunsten  der 
mit  ihren  Eintragungsanträgen  vorläufig 
Zurückgewiesenen  (§  18  Abs.  2  1.  c),  die 
Mitbelastung  eines  mit  einem  anderen  Grund- 

stück gemeinschaftlich  belasteten  Grund- 
stücks auf  dem  Blatt  dieses  Grundstücks 

(§  49  1.  c),  die  Eintragung  eines  Nach- 
erben oder  Testamentsvollsti  eckers  bei 

der  Eintragung  des  Vorerben  oder  Erben 
(§§  52  u.  53).  x\uch  findet  nur  auf  die  Ein- 

schreibung von  Rechtsverhältnissen  das  sog. 
Konsensprinzip  (vgl.  unten  sub  7)  und  der 
Grundsatz  des  öffentlichen  Glaubens  des 
Grundbuchs  (vgl.  unten  sub  6,  2)  Anwendung. 
Die  Grundbuchordnung  nennt  die  auf  den 
dinglichen  Rechtszustand  bezüglichen  Ein- 

schreibungen „Eintragungen".  Im  übrigen redet  sie  meistens  von  Vermerken. 
2.  Endgültige  und  vorläufige  Eintragungen. 

Die  letzteren  sollen  endgültige  Eintragungen 
vorbereiten,  indem  sie  ihnen  eine  bestimmte 
Stelle  im  Buch  sichern  und  den  Mißbrauch 
der  buchmäßigen  Verfügungsbefugnis  eines 
formell  zu  Recht,  materiell  zu  Unrecht  Ein- 

getragenen abwenden. 

Nach  dem  Vorgang  'der  §§  153,  177, 
289,  290,  298  und  299  Tit.  2  der  preußi- 

schen Hypothekenordnung  v.  20./XII.  1783 
haben  nämlich  die  meisten  deutschen   Ge- 

setzgebungen (Preußen,  Bayern,  Württem- 
berg, Weimar,  Oldenburg,  Koburg,  Meinin- 

gen, Braunschweig,  Anhalt,  Waldeck,  Son- 
dershausen, Lippe)  zwei  Arten  von  Vor- 
merkungen unterschieden,  von  denen  die 

eine  zum  Schutz  bestehender  dinglicher 
Rechte,  die  andere  zur  Sicherung  obliga- 

torischer Ansprüche  auf  Einräumung  oder 
Aufhebung  dinglicher  Rechte  bestimmt  war. 
Zu  der  ersteren  Klasse  gehörten  die  Vor- 

merkung zur  Erhaltung  des  Rechts  auf  Ein- 
tragung des  Eigentumsübergangs,  auf  Besei- 

tigung einer  nichtigen  Eintragung  des  Eigen- 
tumsübergangs, die  Vormerkung  zur  Erhal- 

tung des  Rechts  auf  Eintragung  eines  be- 
reits bestehenden  dinglichen  Rechts,  z.  B. 

des  Nießbrauchs,  einer  Reallast,  endlich  die 
Vormerkung  auf  Löschung  eines  bereits  er- 

loschenen dinglichen  Rechts.  Im  letzteren 
Fall  soll  das  Eigentum  am  belasteten  Ob- 

jekt, speziell  die  Freiheit  des  Eigentums 
von  der  Belastung  gesichert  werden.  Zur 
letzteren  Klasse  gehören  die  Vormerkungen 
zur  Erhaltung  des  Rechts  auf  Eigentums- 

übertragung, zur  Erhaltung  des  obligatori- 
schen Anfechtungsanspruchs  der  Eintragung 

des  stattgehabten  Eigentumsübergangs,  die 
Vormerkung  zur  Erhaltung  des  Anspruchs 
auf  Hypothek  oder  Grundschuldbestellung 
und,  wo  nach  gesetzlicher  Vorschrift  die 
Hypothek  oder  Grundschuld  erst  durch 
Löschung  untergeht,  die  Vormerkung  auf 
Löschung  einer  Hypothek  oder  Grundschuld. 
Dabei  war  die  Terminologie  eine  durchaus 
verschiedene,  indem  diese  vorläufigen  Ein- 

tragungen bald  Protestationen,  bald  Ver- 
wahrungen, in  Oesterreich  „Pränotationen", 

bald  Vormerkungen  genannt  wurden.  Das 
Bürgerliche  Gesetzbuch  führt  hier  eine  be- 

stimmte Terminologie  ein.   Es  unterscheidet: 
a)  Vormerkungen,  d.  h.  vorläufige  Ein- 

tragungen zum  Schutz  persönlicher  An- 
sprüche auf  Einräumung,  Aenderung  oder 

Aufhebung  eines  dinglichen  Rechts.  Ob 
diese  Ansprüche  betagt  oder  bedingt,  ob  sie 
von  einer  Gegenleistung  abhängig,  gegen- 

wärtige oder  zukünftige  sind,  ist  gleichgültig 

(§  883  BGB.). 
b)  Widersprüche  gegen  die  Richtigkeit 

des  Grundbuchs,  d.  h.  vorläufige  Eintra- 
gungen, daß  der  Inhalt  des  Grundbuchs  in 

Ansehung  eines  Rechts  am  Grundstück, 
eines  Rechts  an  einem  solchen  Recht  oder 
einer  Verfügungsbeschränkung  der  im  §  892 
Abs.  1  bezeichneten  Art  mit  der  wirklichen 
Rechtslage  nicht  im  Einklang  stehe  (§§  894 
und  899),  z.  B.  auf  Grund  eines  gefälschten 
Erbenlegitimationsattestes  ist  jemand  fälsch- 

lich als  Erbe  eingetragen,  oder  durch  Ver- 
sehen des  Grundbuchrichters  ist  ein  be- 

grenztes dingliches  Recht  auf  dem  verkehr- ten Grundbuchblatt  eingetragen,  oder  ein 

dingliches  Recht  an  einem  fremden  Grund- 
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stück  ist  zu  Unrecht  gelöscht  worden  usw. 

Demnach  dient  der  "Widerspruch  zur  Siche- rung dinglicher  Rechte  oder  des  Eigentums 
gegen  die  Folgen  unrichtiger  Eintragungen. 

Sowohl  zu  a  und  b  besteht  die  Gefahr 

darin,    daß   derjenige,   gegen   den   der   obli- 
gatorische   Anspruch   auf    Eintragung  eines 

dinglichen   Rechts  geht,   oder  derjenige,   zu 
deßsen   Gunsten   die  unrichtige  Eintragung 
lautet,    durch    seine    buchmäßigen    Verfü- 

gungen die  Rechte  des  zu  einer  vorläufigen 
Eintragung  Berechtigten  vereiteln  oder  be- 

einträchtigen kann.      Her  ersten-,  weil  sein 
Singularsukzessor  im  dinglichen  Recht  sich 
den  obligatorischen  Anspruch  auf  Eintragung 
eine-   dinglichen    Rechts   nicht   gefallen   zu 
lassen  braucht,  da  nicht  er  diesen  Anspruch 
eingeräumt    hat,   der  letztere   vermöge   des 

Glaubens  dv<  Buchs  (vgl.  unten 
sub  6,  2).    Beseitig!  wird  diese  Gefahr  durch 

ragung  eines   Widerspruchs,  weil  diese 
Eintragung   den    öffentlichen    (Hauben    des 
Grundbuchs    bricht.       Der   Erwerber   eines 
Rech;-    kann    sich    nun    nicht    mehr    darauf 
berufen.  daLi  er  den   Inhalt  des  Grundbuchs 
als    richtig    angesehen    habe    (§   SH2    Alis.    1 
S.   1 1,  und  muß  sich  deshalb  die  Berichti- 

gung des  Grundbuchs  gefallen  lassen.     Die 
ragung  einer  Vormerkung  aber  schließt 

die  Gefährdung  des  vorgemerkten  obligato- 
rischen   Anspruchs   um   deswillen  aus,   weil 
alle  hinterher  getroffenen  Verfügungen  dem 

Düber  insoweit  unwirksam 
Anspruch  beeinträchtig«  n 

teln  würden  (§  883  Abs.  2  und  3). 
Die  Vormerkung  ist  also  eine  dingliche  Be- 

Grundstücks   des    Inhalts,   daß 
ei    di    ■  Ibi  n    oder    dinglicher 

■:  ihm  die  zur  Verwirklichung  des 
An  pruch    i  i  f<  rd<  rliche  Ein- 

ich  gefallen  lassen  muß;  er  muß 
zu    dieser    Eintragung 

Ab  .    L),    \  orausgesetzl 
daß  r  vorhandenen  Anständi 

od,  /..  B. 
i    Erbi  i  ■  tu  ■.'    di : 

■  reit    und    im- 
Vormi 

i    aui  ii  im ■  it.    Auch 

•    zu    den    an    der 
mit   der   Vor- 

merl  I.   Betcil 
■ 

vorl  überhaupt 
nicht  1 

un. 

bereits  eingetretenen  dinglichen  Rechtswir- 
kungen handelt,  z.  B.  um  Eintragung  des 

durch  Eingehung  einer  gütergemeinschaft- 
lichen Ehe  erzeugten  Miteigentums  oder  von 

Eintragung  des  Zessionars  einer  rechtsgültig 
allgetretenen  Briefhypothek. 

6.  Wirkungen  der  Eintragung.  Wenn 
nach  dem  Gesagten  (oben  sub  5,  3)  die  Ein- 

tragung rechtschaffend  wirken  kann,  so  folgt 
daraus  noch  keineswegs,  daß  sie  das  einzige 
Erfordernis  der  Rechtsentstehung,  Verände- 

rung oder  Endigung  ist.  Vielmehr  herr- 
schen in  dieser  Beziehung  zwei  Systeme, 

welche  man  gewöhnlich  als  System  der 
Formalen  Rechtskraft  der  Eintragungen  und 
als  System  des  öffentlichen  Glaubens  des 
Buchs  bezeichnet. 

1.  Nach  dem  System  der  formalen 
Rechtskraft  wirkt  die  Eintragung  für 
sich  allein,  unabhängig  von  ihren  materiell- 

rechtlichen Voraussetzungen,  die  in  ihr  an- 
■  t  gebene  Rechtsentstehung,  Veränderung 
oder  Enuigung.  Sie  schafft  also,  wenn  sie 
nur  Eormgerecht  ist,  ähnlich  wie  ein  rechts- 

kräftiges Urteil  formales  Recht.  Wer  z.  B. 
auf  Grund  eines  gefälschten  Erbenlegiti- 

mationsattestes als  Eigentümer  eines  Grund- 
stücks eingetragen  wäre,  hätte  dadurch 

Eigentum  am  Grundstück  erlangt,  auch 
wenn  er  gar  nicht  Erbe  sein  sollte.  Hätte 
der  Grundbuchrichter  irrtümlich  eine  Hypo- 

thek gelöscht,  so  hätte  damit  der  Hypotheken- 
gläubiger sein  Hypothekenrecht  verloren. 

Dieses      System,     welches     Exncr     auch 
für     das     österreichische     Recht     verteidigt 
und    welches    in    Hamburg,    Lübeck,    Meck- 

lenburg  und    Sachsen  galt,   greift   in  exor- 
bitanter    Weise    in    das    materielle    Recht 

ein.      Denn  ein   bei   der  Eintragung   unter- 
laufender   Verstoß    gegen    dasselbe    könnte 

nur   mich   zur   IJegründiing  eines   obligatori- 
schen   Anspruchs    auf    Wiedergewähr    des 

durch  die  Eintragunj    Vei  lorenen  gegen  den 
neu    Eingetragenen   auf   Grund    ungerecht- 

i  tereii  berung  führen  oder  nach  I 
ch    zu    einer    Schadensklage 
bter   Handlung.      Dil  e   per- 

eben  An  prQche  winden  aber  gegenüber 
Bondi  rnachfolgern   des   zu    Unrecht    Eilige- 

<  n     und     im     Konkurs     des 
in  n  nur  zur  Anteilnahme  an  der 

Konkursuividende  lulmn.  Auch  müßte  die 

pei  önliche  Klage  die  vor  der  Wiederge- 
währ  di     Vi  rlorenen  \  on  dem  neu  E  • 

ii-n  i tritter  veranlaßten  Ein- 

unberührt   lassen,    ohne    RQ<  k- 
odi  i     chli  iliicn   ( Hauben. 

Rechtsui 
für    di  n    i  Irund  tucksverkehr    bei    die  i  m 

•  nie  nicht  gehoben,  sondern  nur  an  i 
,'erll     i.     /war  war«  nach  ikin 

in  der  foi  i  El  cht  krafl   für  den, 
weh  bi  ch  di    Ei  •  I  trand- 
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Stücks  oder  dinglicher  Rechte,  daran  erst  in 
Verhandlungen  eintreten  wollte,  das  Grund- 

buch durchaus  sicher.  Denn  jeder  Zwiespalt 
zwischen  Buchrecht  und  materiellem  Recht 

wäre  vermieden,  weil  eben  jeder  Buchbe- 
rechtigte auch  materielles  Recht  erworben 

hätte.  Aber  sobald  die  Eintragung  erfolgt 
wäre,  so  begänne  nun  für  den  Eingetragenen 
die  Rechtsunsicherheit  wegen  der  Gefahr, 
durch  eine  rechtswidrige,  wenn  nur  form- 

gültige weitere  Eintragung  ahnungslos  seines 
Rechts  verlustig  zu  gehen.  Deshalb  ist  un- 

bedingt vorzuziehen: 
2.  Das  System  des  öffentlichen 

Glaubens  des  Buchs.  Dasselbe  hat  bisher 
schon  in  den  meisten  deutschen  Staaten, 
einerlei,  ob  sie  Grund-  oder  Hypotheken- 

bücher hatten  (Preußen,  Bayern,  Württem- 
berg, Weimar,  Oldenburg,  Braunschweig, 

Koburg,  Altenburg,  Meiningen,  Anhalt,  Lippe, 
Schwarzburg-Sondershausen)  gegolten  und 
ist  auch  von  der  Gesetzgebung  des  Deutschen 
Reichs  angenommen  worden.  Danach  gilt 
das  Grundbuch  für  richtig  zugunsten  des- 

jenigen, der  in  Unkenntnis  seiner  Unrichtig- 
keit durch  Rechtsgeschäft  ein  Recht  an 

einem  Grundstück  oder  ein  Recht  an  solchem 
Rechte  erworben  hat,  es  müßte  denn  ein 
Widerspruch  gegen  die  Richtigkeit  einge 
tragen  sein  (§  892).  Die  Eintragung  wirkt 
danach  also  nur  in  Verbindung  mit  den  ma- 

teriellrechtlichen Voraussetzungen  der  Rechts- 
entstehung, Aenderung  oder  Endigung.  Sind 

diese  nichtig,  so  ist  es  auch  die  Eintragung, 
sind  sie  nur  anfechtbar,  so  ist  auch  die 
Eintragung  der  Anfechtung  mit  rückwirken- 

der Kraft  unterworfen.  Aber  —  und  dies 
ist  die  dem  System  des  öffentlichen  Glaubens 
des  Buchs  innewohnende  Eigentümlichkeit 
—  die  Nichtigkeit  oder  Anfechtbaikeit  kann 
nicht  geltend  gemacht  werden  gegenüber 
demjenigen,  welcher  Rechte  erworben  hat 
im  Vertrauen  (vgl.  RG.  61  S.  201  ff.)  auf 
die  Richtigkeit  der  zur  Zeit,  des  Erwerbes 
bereits  vorhandenen  formgültigen  Eintra- 

gungen. Der  Käufer  eines  Grundstücks 
also,  welcher  in  Unkenntnis  davon,  daß  der 
Verkäufer  auf  Grund  eines  gefälschten  Erb- 
scheins  im  Grundbuch  als  Eigentümer  steht, 
die  Auflassung  des  Grundstücks  und  seine 
Eintragung  als  Eigentümer  erlangt  hat, 
ist  gegen  alle  Ansprüche  des  wahren  Erben 
hinsichtlich  des  verkauften  Grundstücks  ge- 

sichert. Ebenso  könnte  ihm  das  Grundstück 
nicht  wieder  abgenommen  werden,  wenn 
er  dasselbe  von  dem  eingetragenen  Erb- 
scheinsfälscher  geschenkt  und  aufgelassen 
erhalten  haben  sollte.  Denn  das  Bürger- 

liche Gesetzbuch  macht,  um  die  Zuverlässig- 
keit des  Buchs  nicht  abzuschwächen,  im 

Gegensatz  zu  der  bisherigen  Gesetzgebung 
Preußens,  Bayerns,  Württembergs,  Anhalts, 
keinen  Unterschied,  ob  der  redliche  Erwerber 

entgeltlich  oder  unentgeltlich  erwarb.  Im- 
merhin ist  auch  nach  dem  Bürgerlichen 

Gesetzbuch  der  unentgeltliche  Erwerber 
insofern  schlechter  gestellt  wie  der  entgelt- 

liche, als  der  durch  den  öffentlichen  Glauben 
des  Buchs  Benachteiligte  einen  Anspruch 
wegen  ungerechtfertigter  Bereicherung  gegen 
ihn  hat  (§  816  Abs.  1  S.  2).  Dehnt  so  das 
Bürgerliche  Gesetzbuch  das  Prinzip  des 
öffentlichen  Glaubens  des  Buchs  aus,  so 
beschränkt  es  andererseits  dasselbe  auf  den 
rechtsgeschäftlichen  Erwerb,  zu  dem  aber 
auch  der  Erwerb  durch  Urteil  gemäß  §  894 
ZPO,  zu  rechnen  ist  (wenn  der  eingetragene 
Schuldner  zur  Einwilligung  in  eine  Rechts- 

änderung rechtskräftig  verurteilt  wurde). 
Wer  also  z.  B.  mit  dem  als  Eigentümer 
eines  Grundstücks  Eingetragenen  eine  güter- 

gemeinschaftliche Ehe  eingeht,  dem  nützt 
der  öffentliche  Glaube  des  Grundbuchs 
nichts.  Ebensowenig  nützt  das  Prinzip 
beim  Erwerb  der  ehelichen  oder  elterlichen 
Nutznießung.  Das  gleiche  gilt  für  den  im 
Wege  der  Zwangsvollstreckung  sich  voll- 

ziehenden Erwerb,  z.  B.  der  Ueberweisung 
einer  Hypothekenforderung  zur  Einziehung 
oder  an  Zahlungs  Statt,  bei  der  Judikats- 

hypothek usw.  Diese  Einschränkung  recht- 
fertigt sich  aus  der  Erwägung,  daß  der 

öffentliche  Glaube  den  auf  Grundstücke 
bezüglichen  Verkehr  sichern  soll,  und  folg- 

lich nur  bei  dem  durch  Verkehrsgeschäfte 
vermitteltenErwerb  angewendet  werden  kann. 

Außer  der  bisher  besprochenen  Garantie 
der  Richtigkeit  der  Voreintragungen  gewährt 
das  Prinzip  des  öffentlichen  Glaubens  auch 
die  Garantie  der  Vollständigkeit  des  Buchs 
(vgl.  darüber  oben  sub  4,  2,  B,  c). 

Der  Glaube  des  Buchs  bezieht  sich  nur 
auf  die  dinglichen  Rechtsverhältnisse,  welche 
im  Buch  eingetragen  stehen,  oder,  soweit 
es  sich  um  die  Garantie  der  Vollständigkeit 
handelt,  eintragungsfähig  sind,  ohne  ein- 

tragungspflichtig zu  sein.  Auf  tatsächliche 
Angaben  —  z.  B.  Größe  des  Grundstücks 
oder  Bonität  der  Bodenklasse  bezieht  sich 
der  öffentliche  Glaube  des  Buchs  nicht  (vgl. 
RG.  61,  193),  dagegen  auf  die  Angabe  der 
einzelnen  katastermäßigen  Bestandteile, 
z.  B.  bei  Verwechslungen  von  Parzellen 
(OLG.  10,  80;  2,  492,  auch  OLG.  15,  335). 
Auch  Vormerkungen  haben  (weil  keine 
Rechte  an  der  Sache)  am  öffentlichen 
Glauben  des  Grundbuchs  keinen  Anteil 
(z.  B.  OLG.  12,  S.  174  vgl.  übrigens  Strohal, 
Kommt  dem  Vorgemerkten  der  öffentliche 
Glaube  des  Grundbuchs  zustatten?  1904). 
Uebrigens  beschränkt  sich  der  öffentliche 
Glaube  nach  Hypothekenbuchsystem  auf  den 
Erwerb  von  Hypotheken  und  eintragungs- 

fähigen Rechten  an  ihnen  sowie  der  Be- 
freiung von  Hypotheken  und  an  ihnen  ein- 

getragenen Rechten. 
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Den  öffentlichen  Glauben  genießt  nur 
das  Buch;  es  kommt  also  nicht  den  Grund- 

akten zu  (Besonderheit  aber  §  874),  nicht 
den  über  die  erfolgte  Eintragung  ausge- 

fertigten Urkunden.  Der  Zessionar  einer 
Briefhypothek  oder  Briefgrundschuld  kann 
sich  also  nicht  darauf  berufen,  daß  nach 
dem  Brief  die  erworbene  Hypothek  auf 
30  000  M.  laute,  während  nur  20  000  im 
Grundbuche  eingetragen  stehen.  Geht  je- 

doch aus  den  Hypothekenbrief  oder  einem 
auf  ihm  befindlichen  Vermerk  die  Unrichtig- 

keit des  Grundbuchs  hervor  oder  befindet 
sich  auf  dem  Brief  ein  Widerspruch  gegen 
die  Richtigkeit  des  Grundbuchs,  so  ist  die 
Berufung  auf  den  öffentlichen  Glauben  des 
Buchs  ausgeschlossen  (§  1140).  Wenn  also 
z.  B.  die  im  Grundbuch  stehende  Eintragung 
auf  eine  Darlehnshypothefc  von  50  000  M. 
lautet,  während  auf  dem  darüber  ausgestell- 

ten Hypothekenbrief  ein  Bekenntnis  des 
Zedenten  über  eine  erfolgte  Teilzahlung 
von  10  0UU  M.  sich  findet,  so  kann  der 
Zessionar  sich  nicht  darauf  berufen,  daß  er 
von  der  Teilzahlung  nichts  gewußt  habe 
und  also  50  000  H.  erlangen  kann,  weil 
die  Eintragung  im  Buch  auf  diese  Summe 
laute. 

ED  1  besprochene  Prinzip  der  for- 
malen Rechtskraft  greift  danach  viel  weiter 

a!-  dai  des  öffentlichen  Glaubens.  Ersteres 
schützt  jeden  Nehnier  einer  Eintragung, 
letztere-  nur  den  redlichen  Singularsukzessor, 

rlei  allerdings,  ob  derselbe  im  Buch 
eingetragen  wird  oder  nicht.  Das  Prinzip 
der  Rechtskraft  deckt  weiter  auch  die  ma- 

Urechtliche  Mangelhaftigkeit  der  eigenen 
Kin"  r  Ri  i  hi  erwerbers;  der  Grund- 

satz des  öffentlichen  Glaubens  deckt  nur  die 

BaterieHrechtlichi  n     Hänge]     der     Vorein- 
nicht     die     materiellrechtliche 

Mangelhaftigkeit    d  aen     Erwei  I 
der  .-ich  auf  den  öffentlichen 

D    beruft. 

n   Bechl   fehlt   jede 
r  Publizität  Dach  dieser  Rieh- 

1    I 

*/    ZU    der    for- 
Bl   Toi 

I 

d     Publizitätsprinzip      ange- 
■   cht   lahr! 

■ich    au! 
Verlanen;    d<  i  n,    in •    aber 

nicht  bt  dun  b 
Verl  Jt    der    '  i 
nur 
l.  e, 

■ 

pla  . 

Grundbucheintrag  verlassen,  nicht  dagegen 
derjenige,  welcher  den  Mangel  der  ungerecht- 

fertigten (d.  h.  ohne  Rechtsgrund  oder  aus 
unverbindlichem  Rechtsgeschäft  erfolgten) 
Eintragung  kannte  oder  kennen  mußte  (Art. 
973,  974,  vgl.  auch  Art.  975).  —  Das  öster- 

reichische Recht  ist  im  einzelnen  bestritten, 
man  neigt  zu  der  Formulierung,  daß  formale 
Rechtskraft  besteht,  aber  ausgeschlossen  ist, 
soweit  Anfechtbarkeit  des  Buchbestandes  vor- 

liegt; dabei  ist  der  redliche  Erwerb  im 
Vertrauen  auf  das  Buch  unanfechtbar;  doch 
sind  die  Grundsätze  im  einzelnen  schon  kom- 

pliziert, mit  Ausnahmen  durchbrochen  und 
vielfach  bestritten  (vgl.  besonders  §§  63,  64 
Grundbuchgesetz,  Ptersche,  Sachenrecht 
S.  10ff.,  Randa,  Eigentum  I«  §  25  u.  537 ff.). 

Eine  weitere  Wirkung  der  Eintragun- 

gen ist. 3.  Die  Vermutung  ihrer  Richtig- 
keit. Eintragungen  haben  die  Vermutung  für 

sich,  daß  dem  als  berechtigt  Eingetragenen 
das  Recht  zustehe  oder  daß  das  gelöschte 
Recht  nicht  bestehe  (§  891).  Die  Ver- 

mutung bezieht  sich  also  nur  auf  einge- 
tragene oder  gelöschte  Rechte,  nicht  auf 

andere  Angaben  des  Buchs  (insbesondere 
auch  nicht  auf  Vormerkungen).  Es  handelt 
sich  dabei  nicht  um  die  Beweiskraft  einer 
öffentlichen  Erkunde  nach  den  Vorschriften 
der  Prozeßordnung  (§  415,  417  u.  418  ZPO.), 
sondern  um  eine  Rechtsvermutung  für  die 
Richtigkeit  des  Inhalts  der  Eintragung  (ein- 

schließlich der  zugrunde  liegenden  Einigung 
J.-W.  1903  B.  91),  welche,  weil  nicht  auf 
bloße  Tatsachen  beschränkt,  über  §  292  ZPO. 
hinausgeht.  Sie  läßt  also  den  Gegenbeweis 
durch  Darlegung  eines  entgegenstehenden 
Tatbestandes  (OLG.  15,  109;  wegen  Doppel- 

buchungen RG.  56,  58),  aber  nicht  immer 
durch  Eideszuschiebun^,  zu.  Diese  Rechts- 
Vermutung  kann  nur  in  denjenigen  Gesetzen 
aufgestellt  werden,  welche  den  Grundsatz 
der   formalen    Rechtskraft    der    Eintragung 
verwerfen.  Denn  die  Annahme  dieses  Grund- 

BatzeS     macht     die     Kechtsvennutun^    iiber- 
tiii    i"  and  er  Btzt  - ie  durch  die  unumstöß- 

liche Gewißheit  der  Richtigkeit.     Anderer- 
eits  dicht  sich  die  Vermutung  der  Richtig- ■t    dem    Grundsatz 

[ich  n  i  itauben   des  Buche.    Denn  der 
öffentliche  Glaube  wirkt  nur  zugun  ten  des 
gutgläubigen  Nehmen  einer  Eintragung  oder 

chäftliohen      Ei  m  rbers 
Rechts  am  Grundstflok,  die  Vermutung 

der     Richtigkeit     aber     kommt     auch     dem 
ichlecbtgläubigen  Nebmer  einer  Eintragung 
zustatten     Weiter  kommt  <i"    Pi 
dei  K  der  Einti  Nehmen 

zu,   während  der  öffentliche   Glaube 
nur  die  Voreli  deckt,  auf  Wl 
der  l  cii  auf  den  öffent- 

lichen  Glauben  beruft,   -ich  stützt     End- 
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lieh  läßt  die  Präsumtion  der  Richtigkeit  den 
Gegenbeweis  zu,  während  der  öffentliche 
Glaube  des  Buchs  die  Fiktion  der  Richtigkeit 
der  Voreintragungen  zugunsten  des  auf  den 
öffentlichen  Glauben  sich  Stützenden  ent- 

hält, den  Gegenbeweis  also  ausschließt. 
In  den  bisherigen  Landesgesetzen  ist, 

soviel  ich  weiß,  nirgends  eine  allgemeine 
Präsumtion  für  die  Richtigkeit  der  Ein- 

tragungen aufgestellt  gewesen.  Das  preußi- 
sche Recht  (§  7  des  Eigentumserwerbs G.) 

z.  B.  kennt  die  Vermutung  nur  zugunsten 
des  eingetragenen  Eigentümers,  ebenso 
Art.  26  des  hessischen  G.  v.  21./III.  1852. 
Die  Bedeutung  der  erst  vom  Bürgerlichen 
Gesetzbuch  aufgestellten  allgemeinen  Rechts- 
vcrnnitung  ist  aber  folgende: 

Sie  wirkt  für  und  gegen  den  Eingetra- 
genen sowie  seinen  Erben.  Demgemäß  ge- 

nügt die  Eintragung,  um  im  Prozeß  die 
Aktiv-  oder  Passivlegitimation  zu  erbringen. 
Der  als  Eigentümer  Eingetragene  kann  sich 
also,  um  die  Vindikation  anstellen  zu  können, 
einfach  auf  seine  Eintragung  berufen.  Sache 
des  Beklagten  ist  es,  den  Nachweis  ihrer 
Unrichtigkeit  zu  führen.  Aber  auch  um 
den  eingetragenen  Eigentümer,  etwa  mit 
der  Hypothekenklage,  verklagen  zu  können, 
genügt  der  Umstand,  daß  der  Beklagte  im 
Grundbuch  als  Eigentümer  steht,  solange 
der  letztere  nicht  nachweist,  daß  er  zu 
Unrecht  eingetragen  wurde.  Uebrigens  hat 
die  Vermutung  der  Richtigkeit  auch  ihre 
Kehrseite.  Wer  den  eingetragenen  Eigen- 

tümer, lediglich  auf  dessen  Eintragung  ge- 
stützt, verklagt,  führt  möglicherweise  einen 

vergeblichen  Prozeß.  Denn  wenn  der  Ver- 
klagte verurteilt  wurde,  weil  er  den  Gegen- 

beweis der  Unrichtigkeit  der  Eintragung 
nicht  unternahm,  so  wird  dieses  Urteil  gegen- 

über dem  wahren  Eigentümer  nicht  rechts- 
kräftig. Die  Präsumtion  gilt  bei  der  Brief- 

hypothek oder  Grundschuld  selbst  dann, 
wenn  die  Uebergabe  des  Briefes  an  den  als 
Gläubiger  Eingetragenen  noch  nicht  erfolgt 
sein  sollte  (§  1117).  Zum  Gegenbeweis  ge- 

nügt aber  der  Nachweis,  daß  die  Ueber- 
gabe des  Briefs  nicht  erfolgte.  Aber  nicht 

nur  im  Prozeß  ist  die  Vermutung  der  Richtig- 
keit wichtig.  Wer  die  Subhastation  eines 

Grundstücks  beantragen  will,  braucht  auch 
nur  nachzuweisen,  daß  der  Subhastat  im 
Grundbuch  als  Eigentümer  eingetragen  ist. 
Vor  allen  Dingen  aber  hat  die  Präsumtion 
auch  Bedeutung  für  den  Verkehr  mit  der 
Buchbehörde;  denn  sie  legitimiert  den  als 
berechtigt  Eingetragenen  zu  buchmäßigen 
Verfügungen  (vgl.  KG.  29,  148;  35,  302). 
Auch  für  die  Briefhypothek  ist  dabei  die 
Vorlegung  des  Briefs  nur  ordnungshalber 
vorgeschrieben  (§  42  GBO.). 

Auch  das  französische  Recht  kennt 

etwas  der  Vermutung  der  Richtigkeit  Aehn- 

liches.  Denn  solange  die  Inskription  be- 
steht, kann  der  Inskribierte  sein  Vorrecht 

ausüben  vorbehaltlich  des  von  seinem  Geg- 
ner zu  führenden  Gegenbeweises,  daß  das 

Vorrecht  materiell  nicht  bestehe,  weil  z.  B. 
die  gesicherte  Forderung  erloschen  sei.  — 
Das  englische  Recht  gibt  eine  Vermutung 
für  das  Bestehen  des  Rechts,  ebenso  das 
Schweizer  Recht  (Art.  939). 

4.  Ansprüche  aus  eingetragenen  oder 
durch  Widerspruch  gesicherten  Rechten  sind 
dem  Untergang  durch  Verjährung  entzogen 
(§  902),  selbst  wenn  der  Inhaber  dieses 
Rechts,  z.  B.  der  Erbe  der  eingetragenen 
Grundschuld,  nicht  eingetragen  sein  sollte. 
Auch  dieser  Grundsatz  hat  bisher  in  Deutsch- 

land keineswegs  allgemein  gegolten.  Seine 
Aufstellung  entspricht  aber  dem  Interesse 
an  Erhaltung  eines  den  wirklichen  Rechts- 

zustand abspiegelnden  Buches.  Dies  um 
so  mehr,  als  in  dem  Eingetragensein  des 
Rechts  im  Buch  eine  fortwährende  Betäti- 

gung desselben  liegt,  von  einer  Verjährung, 
d.  h.  einem  Untergang  durch  fortgesetzte 
Nichtbetätigung  also  gar  keine  Rede  sein 
kann.  Auch  die  Eintragurg  eines  Wider- 

spruchs bringt  das  außerhalb  des  Buchs 
bestehende  dingliche  Recht  zur  Geltung, 
enthält  also  eine  Betätigung  desselben. 
Dagegen  gilt  der  gleiche  Grundsatz  nicht 
für  die  Vormerkungen.  Sie  sollen  obligato- 

rische Ansprüche  sichern.  Die  Vormerkung 
rügt  also  keineswegs  einen  Zwiespalt  zwischen 
dem  im  Buch  verlautbarten  und  dem  in 

Wahrheit  bestehenden  dinglichen  Rechts- 
zustand. Deswegen  besteht  kein  Interesse, 

den  vorgemerkten  obligatorischen  Anspruch 
der  Verjährung  zu  entziehen.  Ist  also  der- 

selbe verjährt,  so  ist  die  Vormerkung  da- 
durch erledigt  und  kann  ihre  Beseitigung 

verlangt  werden. 
Nach  dem  Gesagten  sind  nur  die  An- 

sprüche aus  eingetragenen  Rechten  und 
Widersprüchen  unverjährbar,  keineswegs 
werden  diese  Rechte  selbst  für  unverjährbar 
erklärt.  Denn  das  Bürgerliche  Gesetzbuch 
kennt  nur  eine  Verjährung  der  Ansprüche 
(§  194).  Aber  nicht  einmal  alle  Ansprüche 
aus  eingetragenen  Rechten  sind  unverjähr- 

bar. Ausgenommen  sind  nämlich  die  An- 
sprüche auf  Rückstände  wiederkehrender 

Leistungen  aus  eingetragenen  Rechten  (Zin- 
sen, Reallasten  usw.,  nach  RG.  54,  93  auch 

die  Hypotheken-Amortisationszuschläge),  auf 
Schadenersatz  und  nach  §  223  diejenigen 

Ansprüche,  für  welche  eine  Hypothek  be- 
stellt ist.  Das  Hypothekenrecht  selbst  ist  also, 

wie  jedes  dingliche  Recht,  der  Verjährung 
entzogen,  selbst  wenn  die  Forderung,  für 
welche  die  Hypothek  bestellt  wurde,  ver- 

jährt sein  sollte  —  es  müßte  sich  denn 
um  eine  Sicherungshypothek  handeln,  bei 
welcher  wegen  ihres  streng  akzessorischen 
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Charakters  der  Einwand  der  Forderungs- 
verjährung auch  gegenüber  clor  Hypotheken- 

klage zugelassen  werden  muß  (§  1184).  — 
Auf  der  anderen  Seite  sind  also  Ansprüche 
aus  nicht  eingetragenen  Rechten  veiiährbar. 
Aber  das  Bürgerliche  Gesetzbuch  gehl  noch 
weiter,  indem  es  mit  eingetretener  Ver- 

jährung der  Ansprüche  auch  das  nichtein- 
getragene Recht  Belbsl  für  erloschen  erklärt, 

einerlei,  ob  es  nicht  eingetragen  war,  weil 
es  kraft  Gesetzes  entstanden  oder  weil  es 

zu  Unrecht  gelöscht  war  (§  001).  Auch 
hierin  liegt  ein  Moment  indirekten  Zwanges, 
sich  eintragen  zu  lassen.  Ausnahmsweise 
endlich  unterliegt  auch  ein  Anspruch  aus 
einen  eingetragenen  Recht  der  Verjährung 
(§§  L028  Abs.  l,  1090). 

Nach  (ist  erreich i schein  Recht  entzieht 
die  Eintragui  g  das  eingetragene  Recht  nicht 
der  Verjährung.     Vielmehr  bildet  die  Ver- 
1 'abrang  einen  Löschungstitel.  Bis  zur 

hung  aber  genießt  das  verjährte  Recht 
den  Schutz  des  öffentlichen  Glaubens  des 
Buchs  und  hindert  auch  das  Vorrücken 
nacl  ■  Hechte.  Nach  französischem 
Rechte  verliert  sogar  jede  Inskription  ihre 
Wirkung,  wei  d  sie  oichl  innerhalb  10  Jahren 
von  ihrem  Datum  an  erneuert  wird.     Nach 

lischem    Rechte   kann   gegenüber  der 
Grandbuchregistrierang  die  tatsächliche  Be- 

i  ines    anderen    nicht     durch 
Verjährung     der    ihm     entgegenstehenden 
Klagen  zum  Recht  erstarken,  die  limitation 
of  actione  hat  hier  keine  konstitutive   Ver- 

trkung    (Heymann,     S.    323, 
Bohwi  iz   schließt    die    Ver- 

jährung   der  Grandlasten   (Art.    790)  sowie 
die    :  en,    für    welche    ein    Gründ- 

et (Art.  807)  aus. 
b.    Null    Grundbuchsystem   schützt   die 

(Sinti  Eigenl  Qmerden  Kim  etraj  Min 
.    •    .     I  "in   wollte  man  die 

,   ,  di     durch    die 
voll.  i  l  Differenz  zw  i 

hein  und  der  Wirk- 
-  im  ein  ai  derei 

im  Buch 
em    anderer  1 1 1 ümer   wäre 

D      Bürg«  rliche 
I       euns     von 

mehr    an 

3  BGB.),  i 

zuir    zulaßt. 

,   (In- 

dem  deut 

.  i  h  Art  ■ 
7.    Die    Rangordnung    d  tgenen 

Rechte. 
1 

sprach  auf  Befriedigung  aus  dem  Erlös  des 
Grundstücks  gewähren  und  der  Erlös  zur  vollen 
Befriedigung  aller  Rechte  nicht  ausreicht.  Soll 
das  buch  die  dinglichen  Rechtsverhältnisse  ver- 

ölten! liehen,  so  muß  es  auch  über  deren  Rang- 
ordnung Auskunft  geben.  Dabei  handelt  es 

sich  nach  Hypothekenbuch  und  Inskri  >tions- 
systeni  nur  um  die  Rangordnung  der  Hypo- 

theken untereinander,  während  nach  Grundbuch- 
svsteni  auch  das  Kangverhältnis  von  Hypo- 

theken und  Grundschulden  untereinander  und 

ZU  anderen  dingliehen  Rechten  —  Reallasten, 
Nießbrauchsrechten,  Grundgerechtigkeiten,  Erb- 
baurechten  usw.  —  in  Betracht  kommt. 

Sieht  man  zunächst  von  der  Huchcinrichtung 
ab,  so  ergibt  sich,  daß  die  Rechte  an  fremder 
Sache,  weil  das  Eigentum  beschränkend,  stets 
dem  letzteren  vorgehen.  Andererseits  kann 
niemand  mehr  Recht  auf  einen  anderen  über- 

tragen, als  er  selbst  hat.  Daraus  folgt,  daß 

der  Eigentümer  einer  bereits  mit  einem  ding- 
lichen Recht  belasteten  Sache  ein  weiteres 

dingliches  Recht  an  derselben  nur  unbeschadet 
di's  bereits  bestehenden  bestellen  kann.  Nach 
materiellem  Recht  gelangt  man  also  zu  dem 
Satz,  daß  unler  mehreren  dinglichen  Rechten 
an  derselben  Sache  das  ältere  dem  jüngeren 
vorgeht.  Der  Umstand,  daß  das  bürgerliche 
Gesetzbuch  das  leidende  Recht  des  Autors 

durch  den  guten  Glauben  des  Erwerbers  in 
ausgedehntem  Maße  ersetzen  läßt,  ändert  für 

die  vorliegende  Frage  an  dem  Satz,  daß  nie- 
mand mehr  Recht  übertragen  kann,  als  er  selbst 

hat,  selbst  verständlich  nichts. 
Auch  in  diese  Grundsätze  über  die  Rang- 

ordnung mehrerer  Rechte  an  derselben  Sache 

greift  nun  die  Bucheinrichtung  ein.  Und  zwar 
haben  sich  in  Deutschland  zwei  Systeme,  dag 
der  zeitlichen  und  das  der  örtlichen  Priorität, 

ausgebildet. 
1.  Nach  dem  ersten  System  hat  bei  Ein- 

tragungen, welche  Vorbedingung  der  Rechts- 
entstehung  sind,  die  zeitlich  frühere  Eintragung 
dni  Vorzug  Nor  der  späteren,  sollten  auch  die 
011  tigen  Vorbedingungen  der  Rechtsentstehung 
bei   einem   Bpäter  eingetragenen   Recht    früher 

vorhanden  gewesen  sein.     '/..    B.   A   bewilligt  am 
1.  11.  dem  B,  am  2.  dem  C  eine  Hypothek  an 
demselben  Grundstock.     Wird  hier  die  später 
bewilligte  Hypothek  früher  eingetragen,  so  geht 
ie  der  früher  bewilligten  vor.   -     Bei  Eintra- 

n.     welche     nicht     sowohl     Vorbedingung 

der    Recht  entstehung    als    vielmehr    nur    der 
Rechtewirs  amk.it    des    außerhalb    des    Bucht 

indi  ie  n    Recht     gegenüber    dritten    Per« 
oru  d    ind,  be  I  imml    i<  h  da    Alter  des  Hechts 

hen  r..  toller  und  dessen  Universalsukses- 
rie  dem  ersten  Erwi  rber  und 

11   andererseits   nach 

di-iii  Zeitpunkt,  in  welchem  die  Bedingungen  der 
Hecht-nit Stellung  amtlich  vorhanden  (raren,  aber 
■llen  anderen  Per  om  ■  1  gilt  es  1] 
mit  dem  Zeitpunkt  di  inden. 

aigen  Einti  ndlioh,  welche  außer- 
halb des  Buchs  enl  tandena  dingliche  Rechte 
'lieh  beurkunden,  rangieren  an  »ich  nach 
Mt.r  ihrer  I  j  außerhalb  des  Bueht, 

und  •  11,  denen  der  öffentli«  he  Glaube 
ite  kommt,  dürfen  beanspruchen, 

nach  d<  m  I i.itimi 
Wo  Imme*   aber 
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das  Datum  der  Eintragung  den  Rang  bestimmt, 
da  haben  unter  gleichem  Datum  eingetragene 
Rechte  gleichen  Rang,  oder  es  entscheidet 
unter  ihnen  die  örtliche  Reihenfolge  der  Ein- 

tragungen. Diese  Art,  die  Rangordnung  zu 
regeln,  trägt  dem  Wesen  des  dinglichen  Rechts 
am  meisten  Rechnung.  Sie  gilt  in  Frankreich 
für  die  Unterpfänder  untereinander,  während 
die  chirographarischen  Gläubiger  den  Unter- 

pfandsgläubigern stets  nachgehen,  und  zwar  auch 
in  Bayern,  Württemberg,  Hessen,  Weimar, 
Altenburg,  Reuß,  Rudolstadt  anerkannt.  Nach 
österreichischem  Grundbuchgesetz  soll  sich  die 
Priorität  schon  nach  dem  Zeitpunkt  der  Ueber- 
reichung  des  Antrags  auf  Eintragung  bei  der 
Behörde  richten,  was  gewiß  dem  Grundsatz  der 
Publizität  zuwider  ist.  Denn  nach  ihm  kann, 
wenn  natürlich  auch  die  Buchbehörde  verpflich- 

tet ist,  die  Eintragungen  in  derselben  Zeitfolge 
vorzunehmen,  in  welcher  die  Anträge  auf  Ein- 

tragung eingegangen  waren,  bei  Rechten,  deren 
Entstehung  von  der  Eintragung  abhängig  ist, 
über  den  schließlichen  Rang  nur  das  Datum 
der  Eintragung  entscheiden,  nicht  dasjenige 
der  Anmeldung  zur  Eintragung. 

2.  Das  System  der  örtlichen  Priorität,  auch 
Lokusprinzip  genannt.  Nach  ihm  soll  sich  die 
Rangordnung  unter  mehreren  Rechten  an  dem- 

selben Grundstück  nach  der  örtlichen  Reihen- 
folge der  Eintragungen  im  Bach  richten.  Prior 

loco,  potior  iure.  Auf  diesem  Standpunkt  stan- 
den Preußen,  die  Staaten,  welche  der  preu- 

ßischen Grundbuchgesetzgebung  gefolgt  sind, 
Sachsen,  die  beiden  Mecklenburg,  Hamburg 
und  Lübeck.  Auch  das  Bürgerliche  Gesetz- 

buch nimmt  diesen  Standpunkt  ein  (§  879). 
Jedoch  kann  sich  der  Grundsatz  nur  beziehen 
auf  solche  Rechte,  die  zu  ihrer  Entstehung  der 
Eintragung  bedürfen.  Werden  Rechte  einge- 

tragen, welche  außerhalb  des  Buchs  entstanden 
sind  (z.  B.  §§  1075  und  1287  S.  2),  so  richtet 
sich  der  Rang  dieser  Rechte  lediglich  nach  der 
Zeit  ihrer  Entstehung.  Auch  reicht  der  Grund- 

satz: prior  loco,  potior  iure  nur  dann  aus,  wenn  es 
sich  um  Eintragungen  derselben  Abteilung  des 
Grundstücks  handelt.  Wenn  das  Grundbuch, 
wie  in  Preußen  und  Bayern  (Preußische  Min- 
Vfg.  v.  20./XI.  1899,  §§  5.  11,  12,  Bayr.  Justiz- 
Min  Bek.  v.  12./XI.  1898),  in  der  III.  Ab- 

teilung nur  die  Hypotheken  und  Grund- 
schulden und  in  der  II.  Abteilung  alle  übrigen 

Rechte  enthält,  so  muß  der  Rang  der  Eintra- 
gungen verschiedener  Abteilungen  sich  wiederum 

nach  dem  Datum  der  Eintragungen  richten. 
Dabei  haben  Rechte  desselben  Eintragungs- 

datums gleichen  Rang.  Gesetzliche  Rangprivi- 
legien erkennt  das  Bürgerliche  Gesetzbuch  nur 

an  für  die  Geldrente  beim  Ueberbau  und  beim 
Notweg.  Sie  hat  den  Rang  vor  allen  Rechten 
am  belasteten  Grundstück  (SS  914  Abs.  1 
und  916). 

Diese  gesetzliche  Rangordnung  unter  1  und 
2  beruht  auf  ergänzenden  Rechtssätzen.  Es 
ist  also  eine  abweichende  Bestimmung  des 
Rangverhältnisses  möglich,  welche  aber  nach 
dem  Bürgerlichen  Gesetzbuch  nur  dann  gilt, 
wenn  sie  im  Buche  steht  (§  879  Abs.  3).  Diese 
abweichende  Bestimmung  kann  erfolgen  ent- 

weder einseitig  durch  den  Gläubiger  oder  durch 
Vertrag  zweier  Gläubiger,  wobei  jedoch  in 
beiden  Fällen,  wenn  es  sich  um  das  Zurück- 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl 

treten  einer  Hypothek  oder  Grundschuld  handelt, 
auch  der  Grundstückseigentümer  wegen  seiner 
Anwartschaft  auf  die  Eigentümerhypothek  oder 
Grundschuld  zustimmen  muß  (§  880  Abs.  2 
S.  2),  oder  endlich  durch  den  Grundstücks- 
eigentümer. 

1.  Jeder  Gläubiger  kann  jederzeit  die  Rang- 
ordnung mehrerer,  ihm  unmittelbar  hinter- 

einander zustehender  Rechte  ändern  lassen. 
2.  Mehrere  Gläubiger  können  die  Rang- 

änderung der  ihnen  zustehenden  Rechte  ver- 
einbaren, indem  der  vorstehende  Gläubiger 

sein  Vorrecht  zugunsten  eines  gleich-  oder 
nachstehenden  Gläubigers  aufgibt  (sog.  Priori- 

tätszession §  880  Abs.  2).  Durch  diese  Prioritäts- 
zession erlangt  der  vortretende  Berechtigte 

kraft  ihrer  Eintragung  im  Buch  eine  dinglich 
gesicherte  Rechtsstellung,  die  es  ihm  ermöglicht, 
an  Stelle  des  Zurücktretenden  Befriedigung  zu 
verlangen.  Da  es  sich  nicht  um  eine  bloß  obli- 

gatorische Berechtigung  handelt,  so  wirkt  die 
Zession  auch  im  Konkurs  des  Grundstücks- 

eigentümers und  in  der  Zwangsversteigerung, 
indem  das  vortretende  Rocht  in  das  geringste 
Gebot  aufzunehmen  ist,  endlich  auch  gegenüber 
den  Singularsukzessoren  des  zurücktretenden 
Rechts.  Aber  diese  Wirkung  läßt  die  Rechte  der 
etwaigen  Zwischenberechtigten  durchaus  unbe- 

rührt. Deren  Rechte  dürfen  weder  verbessert 
noch  verschlechtert  werden.  Darin  liegt  ein- 

mal, daß  der  vortretende  Berechtigte  nur  in- 
soweit seine  Befriedigung  vor  den  Zwischen- 

berechtigten verlangen  darf,  als  der  Zurück- 
tretende es  konnte,  also  nicht  in  höherem  Be- 

trag, nicht,  wenn  das  zurückgetretene  Recht 
aus  and 'reu  als  rechtsgeschäftlichen  Ursachen 
(z.  B.  Tod  des  Nießbrauchers)  erlischt,  ferner 
aber  auch,  daß  beim  Wegfall  des  vortretenden 
Rechts  z.  B.  infolge  Verzichts  des  Berechtigten, 
die  Zwischenberechtigten  nicht  aufrücken, 
sondern  der  Zurückgetretene  seinen  alten  Rang 
wieder  erhält  (vgl.  noch  RG.  59,  313;  61,  37; 
64,  100). 

Die  Prioritätszession  ohne  Eintragung  im 
Buch  wirkt  nur  obligatorisch  zwischen  den 
Kontrahenten  und  ihren  Erben,  nicht  für  und 
gegen  die  beiderseitigen  Singularsukzessoren. 
Im  Konkurs  des  Grundstückseigentümers  und 
in  der  Zwangsversteigerung  liquidiert  der  Pri- 
oritätszedent,  gleich  als  ob  eine  Zession  statt- 

gefunden hätte.  Der  Zessionar  kann  jedoch 
kraft  der  Zession  Ausantwortung  der  dem 
Zedenten  zukommenden   Beträge  verlangen. 

Auch  dem  österreichischen  Recht  ist  die 

Prioritätszession  (sog.  Prioritätsnachstehung)  be- 
kannt; durch  die  III.  Teilnovelle  §§  45ff.  ist 

die  Vorrangseinräumung  neu  geregelt,  um  eine 
Anzahl  von  Streitfragen  auszuscheiden,  und  zwar 
steht  die  Regelung  dem  reichsdeutschen  Rechte 
sehr  nahe.  Ebenso  kennt  das  französische 

Recht  die  Vorrangseinräumung  (sog.  uneigent- liche Subrogation). 

Zulässig  ist  andererseits  eine  vollständige 
endgültige  Vertauschung  der  Stellen  zweier 
Rechte,  wozu  aber  außer  der  Eintragung  auf 
Grund  Einwilligung  der  Nächstbeteiligten  auch 
die  Zustimmung  sämtlicher  Zwischenberechtigten erforderlich  ist. 

3.  Der  Grundstückseigentümer  kann,  wenn 
er  die  Eintragung  eines  Rechts  auf  seinem 

Grundstück  bewilligt,  sich  die  Befugnis  vorbe- 

Bd.  V.  23 
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halten,  ein  anderes,  dem  Umfange  nach  be- 
stimmtes Recht  mit  dem  Vorrang  vor  dem  be- 
willigten Recht  spater  eintragen  zu  lassen 

(§  887).  Dieser  dem  französischen  Recht  unbe- 
kannte Rangvorbehalt  ist  seiner  Natur  nach  eine 

aus  dem  Eigentum  fließende  Verfügungsberech- 
tigung lies  Grundstückseigentümers.  Daraus 

folgt,  daß  der  jeweilige  Eigentümer  sie  aus- 
üben kann.  Sic  geht  deswegen  auf  jeden  Er- 

werber des  Grundstücks,  auch  auf  den  Ersteher 
in  der  Zwangsversteigerung  über.  Fällt  an- 

dererseits der  Grundstückseigentümer  vor  Aus- 
übung des  Verfügungsrechts  in  Konkurs,  so 

kann  nicht  etwa  der  Konkursverwalter  den  für 

das  einzutragende  Recht  vorbehaltenen  Betrag 
zur  Konkursmasse  ziehen,  sondern  die  bereits 

eingetragenen  Rechte  erhalten  ihre  Befriedi- 
gung aus  dt  in  l>los  des  Grundstücks  nach  dem 

Grundsatz:  prior  loco,  potior  iure.  Ebensowenig 
kann  der   Konkursverwalter  Seinerseits  das  Ycr- 

fügungsrecht  ̂ >^  Grundstückseigentümers  aus- 
üben und  ein  Recht  mit  dein  vorbehaltenen 

eintragen  lassen.  Die  vorbehaltene  Be- 
fugnis ist  als  untrennbarer  Teil  des  Eigentums 

Dient  pfändbar  (OLG.  17,  341).  Eine  Frist  für 
Ausübung  des  Vorbehalts  wie  nach  öster- 

reichischem Recht  60  Tage  Beil  Eintragung 

des  Vorbehalts  —  ist  dem  Grundstückseigen- 
tümer nicht  gestellt.  Er  kann  also  müglicher- 

■  noch  nach  Jahren  und  nach  inzwischen 

erfolgter  Eintragung  weiterer  Hechte  —  Real- 
lasten, Grundscnulden,  Zwangshypotheken  — 

seinen  Vorbehalt  ausüben  Damit  nun  durch 

derartige   Zwischeneintragungen,    welche   durch 
\  orbehalt    gar    Dicht    berührt    werden,    weil 

bei  ihnr  Eintragung  der  Grundstückseigen- 
tümer den  Vorbehalt  Dicht  wiederholt  halte 

und  vielleicht  auch,  wie  bei  Zwangshypot  hekeii, 
gar    nicht    wiederholen    konnte.    das    Recht    des 
mit  dem  Vorbehalt  belasteten  Gläubigers  nicht 

trachtigt  werde,  so  wird  dem  eingeräum- 
ten   Vorrange   die    Wirkung   insoweit    versagt, 

aD   da-    mit    dein    Vorbehalt    eil  Recht 

infolge   der   Zwischeneintri  ■    aber   den 
Und  orbehaltfl   hinausgehende   Beein- 

iden  wurde.     Bai  rieh  also  der 

tjrui  ntümer    bei    Bewilligung    einer 
Byp  i  M.  an  A  den  Vorrang  für 

Hypothek  gleicher  Hohe  vorbehalten,  und 

Hypothek  tür  li  er--t  ein- 
■u    eine    Zwangshypothek    von 

o  das  das  Grund- 
•  a   12000  M.  behütet 

iibhastation 
00  M . . 

M    erhalten,  an  dritter 

•■   kommt  '     und   ini r    dem 
■  Hypothek  fallt 

Der   I  ■  tiilic  h  dem 
.rfnii      de« ■  her  II, 

und  >     am 

darum    zu    tun    ist,    Geld   aul 
und 

nerkannt 

haltunt;  der    11  im   Buch,   ••• 
»bfr  durch  d«ji  Bürgerlich! 

,.nd  mit  eil  inung 

nichts  zu  tun  hat.  Bei  diesem  Institut  hat  der 

Grundstückseigentümer  das  Recht,  jede  vakant 
gewordene  1 1  vpothekenstelle  wieder  für  sich  zu 
verweilen,  indem  er  an  Stelle  der  fortgefallenen 

Hypothek  wieder  eine  neue,  gleich  hohe  ein- 
tragen lassen  darf.  In  Bayern  stand  jedoch 

dem  Grundstückseigentümer  dieses  Hecht  nur 
so  lange  ZU,  als  die  erloschene  Hypothek  noch 
nicht  gelöscht  war,  und  nur  unter  der  Voraus- 

setzung, daß  die  erloschene  Hypothek  rechts- 
gültig entstanden  war.  Die  Gesetzgebung  steht 

bei  dem  Institut  der  Offenhaltung  der  Stelle 
auf  dem  Standpunkt,  daß  der  Erwerber  eines 
Rechts  an  fremdem  Grundstück  vor  allem  den 

Rang  des  zu  erwerbenden  Rechts  berücksichtigt 
und  demgemäß  über  eine  feste  Stelle  im  Buch 
als  selbständiges  Wertobjekt  kontrahiert.  Bei 
dieser  Auffassung  haftet  die  Hypothek  nicht  am 
ganzen  Grundstück,  sondern  an  dem  durch  die 
Stelle  im  Flieh  repräsentierten  Wertteile.   Daraus 

folgt  denn,  daß  der  nachstehende  dinglich  Berech- 
t  igte  kein  Hecht  auf  Aufrücken  hat  und  also  auch 
dadurch  keine  Benachteiligung  erfährt,  daß  ihm 
eine  neue  Berechtigung  in  Höhe  der  alten  wieder 

vorgesetzt  wird. 
Das  Institut  der  Offenhaltung  der  Stelle  ist 

im  Bürgerlichen  Gesetzbuch  durch  das  sog. 

Eigentümerpfandrecht  ersetzt,  welches  eine  Er- 
rungenschaft des  preußischen  Rechts  ist,  im 

Anhangsparagraph  52  zu  §  484  Tit.  16  des 
preu ß.  AER.  und  in  der  Deklaration  v.  3./IV. 
1824  eingeführt  wurde  und  auch  in  die  §§  GtJ 
bis  67  des  <i.  V.  5./V.  1872  überging.  Das 
Bürgerliche  Gesetzbuch  faßt  dieses  Figentümer- 
pfandrechl  als  ein  beschränktes  dingliches  Recht 
an  eigene!  Sache  auf  und  gibt  entweder  dein 
Grundstückseigentümer  das  Recht,  dasselbe  von 
vornherein  auf  seinem  Grundstück  eintragen  zu 
lassen  (§  lit;:;  Abs.  l  und  Abs.  2,  §  1196)  oder 
es  gestattet,  daß  das  ursprünglich  einem  anderen 
zustehende  Pfandrecht  auf  den  Grundeigen- 

tümer abergehl  (§§  HCl  S.  l  und  nt;:i  Ab  .  i 

S.   2,    L164  Abs.    IS.   2  und   Abs.   •_',    lies.    UTK 
Ab-.  1*.  1173  —  76).  Der  durch  das  Eigentümer- 

pfandrecht «lein  Grundstückseigentümer  ge- 
währte Vorteil  besteht  darin,  daß  das  Vorrücken 

der  Dachstehenden  Pfandrechte  ausgeschlossen 
wird  und  daß  der  Eigentümer  sein  Pfandrecht 

entgeltlich  oder  unentgeltlich  abtreten  kann, 
wodurch    Zeit      I    Kosten    erspart    werden, 
welche   aufgewendet    werden    müßten,    wenn   ein 

Pfandrecht  neu  begründel   werden  sollte.     Das 

ntümerpfandrecht    i--t.    wenn   es   sich   auch 
in  das  Gewand  einer  Hypothek  kleiden  sollte. 

■    rechtlichen  .Natur  nach  stets  eine  ( iruiid- 
Bchuld   an   eigener    Sache   oder    gi  Dauer   nach 
Analogie   dei    Grundschuld   ra   behandeln,   de 

i  Wertquote  bestimmten  R 
tur   dl  Mier. 

Mittelweg  zwischen  dem   reiehsdent> 

m  heu     Eigentümerpfandrecht     und    der    alten 
i    Hypotheken  teile   inehl    die 

lii    Teilnovelle  zum  österreichischen  BGB. 

tt.  in  ihrem  '■'•.  Titel  betr.  Verfügung  des 
■um,    über    die    Hypothek    einzuschlagen. 

Danach  hört  du-  Hypothek  nicht  durch  Tilgung 
dir  .Schuld  aut,   -  ■ .  1 1 .  i .  i  i  ,  erst  durch   Löschung; 

Igt  bii  dahin  über  die  stelle und  h  Pfandrecht  auf  eine 
■  ■  ■    ■.  u,    die    den    B< 

[orderung    i  'cht    über- 
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steigt.  Er  kann  so  die  Stelle  für  künftige  Kre- 
ditierungen offen  halten,  kann  insbesondere  auch 

drückende  Pfandschulden  konvertieren.  Diesem 
letzteren  Zweck  insbesondere  dient  die  Bestim- 

mung, daß  er  im  Rang  und  der  Höhe  eines 
Pfandrechts  ein  Pfandrecht  für  eine  neue  Forde- 

rung vormerken  lassen  kann,  derart,  daß  dies 
neue  Pfandrecht  Wirksamkeit  erlangt,  wenn 
innerhalb  eines  Jahres  nach  der  Eintragungs- 

bewilligung des  neuen  Pfandrechts  die  Löschung 
des  alten  einverleibt  ist  (§  38).  Insoweit  liegt 
das  Prinzip  der  Stellenoffenhaltung  vor,  doch 
ist  es  dadurch  modifiziert,  daß  bei  Löschung 
der  Hypothek  das  Nachrücken  der  nachfolgenden 
Hypotheken  stattfindet  (es  sei  denn,  daß  nach 
§  37  für  drei  Jahre  ein  Rangvorbehalt  gemacht 
wird).  Bei  der  Zwangsversteigerung  wird  der 
Erlös  ohne  Rücksicht  auf  getilgte,  aber  nicht  ge- 

löschte Hypotheken  verteilt  (§35). —  DasSchwei- 
zer  Recht  hat  dagegen  das  System  der  sog. 
testen  Pfandstellen  angenommen.  Grundpfänder 
können  in  beliebigem  Range  errichtet  werden, 
wenn  ein  bestimmter  Betrag  als  „Vorgang" 
bei  der  Eintragung  vorbehalten  wird,  die  pfand- 

rechtliche Sicherung  beschränkt  sich  auf  die 
bei  der  Eintragung  angegebene  Pfandstelle 
(§  813),  Nachhypothekare  haben  kein  Recht  auf 
Nachrücken  (§  814),  es  sei  denn,  daß  die  ding- 

liche Wirkung  einer  Vereinbarung  über  das 
Nachrücken  durch  Vormerkung  gesichert  ist 
(§  814  Abs.  2),  bei  der  Zwangsversteigerung 
wird  auf  leere  Pfandstellen  keine  Rücksicht 
genommen  (Art.  816). 

8.  Die  materiellrechtlichen  Voraus- 
setzungen für  die  Begründung,  Aen- 

derung  oder  Aufhebung  von  Eigentum 
oder  dinglichen  Grundstücksrechten 
durch  Eintragung.  Dieselben  zu  kennen 
ist  wichtig  sowohl  da,  wo  das  System  des 
öffentlichen  Glaubens,  als  da,  wo  das  System 
der  formalen  Rechtskraft  der  Eintragung 
gilt.  Denn  nach  dem  ersteren  System  wirkt 
die  Eintragung  nur  in  Verbindung  mit  diesen 
Voraussetzungen  und  auch  nach  dem  letz- 

teren gibt  nur  das  Vorhandensein  derselben 
einen  Anspruch  auf  Vornahme  der  Ein- 

tragung. Für  das  Hypotheken-  und  Grund- 
buchwesen  kommen  nun  aber  in  der  Haupt- 

sache die  materiellrechtlichen  Voraus- 
setzungen nur  insoweit  in  Betracht,  als  das 

Eintragungsprinzip  durchgeführt  ist,  als  also 
der  Satz  gilt,  daß  ohne  Eintragung  sich 
weder  die  Entstehung  noch  die  Aenderung 
oder  Endigung  eines  dinglichen  Rechts  voll- 

zieht (vgl.  oben  sub  4,  2,  A).  Nun  gilt  das- 
selbe aber  im  französischen  Recht  gar  nicht 

und  in  Deutschland  nur  für  die  Entstehung, 
Endigung  oder  Aenderung  von  Eigentum 
oder  dinglichen  Rechten  durch  rechtsge- 

schäftliche Willenserklärung.  Deshalb  ist 
die  Beschränkung  der  Darstellung  auf  die 
in  dieser  Hinsicht  erforderlichen  Voraus- 

setzungen gerechtfertigt.  Dieselben  haben 
im  Bürgerlichen  Gesetzbuch  eine  gemein- 

same Regelung  erfahren,  nach  welcher 
folgendes  gilt: 

1.  Zur  Uebertragung  des  Grundstücks- 
eigentums, zur  Begründung  eines  neuen, 

zur  Uebertragung  oder  Belastung  eines 
bereits  vorhandenen  Buchrechts  und  zur 
Aenderung  seines  Inhalts  durch  Rechts- 

geschäft bedarf  es  des  sog.  dinglichen  Ver- 
trags (§  873  Abs.  1),  d.  h.  der  abstrakten, 

auf  Erzielung  einer  dinglichen  Rechtswir- 
kung  durch  Eintragung  gerichteten  Willens- 
einigung.  Man  kann  diesen  Konsens  und 
seine  Erklärung  auch  materielles  Konsens- 

prinzip nennen.  Weil  der  dingliche  Ver- 
trag ein  abstrakter  Vertrag  ist,  so  tritt  der 

obligatorische  Rechtsgrund,  welcher  zur  Ein- 
gehung des  dinglichen  Vertrags  bestimmte, 

nicht  nur  in  diesem  letzteren  nicht  hervor, 
sondern  die  Nichtigkeit  oder  Anfechtbarkeit 
des  etwa  zugrunde  liegenden  obligatorischen 
Vertrags  hindert  auch  nicht  die  Erreichung 
des  durch  den  dinglichen  Vertrag  und  Ein- 

tragung beabsichtigten  Rechtseffekts,  wohl 
aber  gibt  die  Nichtigkeit  oder  erfolgreiche 
Anfechtung  des  obligatorischen  Vertrags 

(vgl.  übrigens  RG.  66,  389  und  69,  16  so- 
wie RG.  57,  95;  63,  179;  68,  100)  dem 

Veräußerer  und  seinen  Universalsukzessorn 

gegen  den  Erwerber  und  seine  Universal- 
sukzessoren eine  Kondiktion  des  begründeten 

oder  übertragenen  dinglichen  Rechts.  Wenn 
also  A  sein  Grundstück  an  B  verkaufen  will, 
B  erklärt  aber  in  der  Meinung,  es  solle 
ihm  geschenkt  werden,  seinen  Konsens  zu 
der  Offerte  des  A,  so  kann  B  dieses  Akzep- 
tationserklärung  anfechten.  Erfolgt  vor  der 
Anfechtung  die  Eintragung  des  B  auf  Grund 
des  weiter  abgeschlossenen  dinglichen  Ver- 

trages, so  wird  B  Eigentümer  des  Grund- 
stücks. Wenn  er  jetzt  aber,  von  A  auf 

Zahlung  des  Kaufpreises  verklagt,  den  Kauf- 
vertrag anficht,  so  kann  nunmehr  A  das 

Grundstück  von  B  und  seinen  Universal- 
sukzessoren kondizieren  (§  119  BGB.).  Der 

dingliche  Vertrag  kann  im  allgemeinen 
formlos  geschlossen  werden.  Nur  der  auf 

Grundstücksübereignung  oder  auf  Ueber- 
tragung eines  Erbbaurechts  gerichtete  ding- 

liche Vertrag,  die  sog.  Auflassung,  ebenso 
der  auf  Bestellung  eines  Erbbaurechts 

gehende  Vertrag  muß  vor  dem  Grundbuch- 
amt abgeschlossen  werden  (§  925  Abs.  1  u. 

§§  1015  u.  1017;  vgl.  aber  Art.  143  EG. 
und  preuß.  G.  v.  13./V.  18);  doch  ist  nach 
der  ErbbaurechtsV.  v.  15./I.  1919  die 

Form  der  Auflassung  für  die  Erbbaurechts- 
einigung  nicht  mehr  erforderlich,  es  genügt 
formlose  Vornahme  (§  11  1.  c,  vgl.  noch 

§  37  1.  c.  und  §  20  GBO.).  Immerhin  ist  der 
weder  gerichtlich  noch  notariell  beurkundete 

usw.  dingliche  Vertrag  nur  als  gesetzlich 

resolutiv-bedingter  gültig,  unter  der  Reso- 

lutivbedingung nämlich,  daß  keiner  der  Kon- 
trahenten —  nicht  seine  Universalsukzes- 

soren  oder   gesetzlichen   Vertreter   —   vor 

23* 



356 Hypotbekenbuch-  und  Grundbuchwesen 

der  Eintragung  zurücktreten  sollte  (§  873 
Abs.  2).  Im  allgemeinen  ist  es  auch  gleich- 

gültig, oh  der  Abschluß  dos  dingliches  Ver- 
trags vor  oder  nach  der  Eintragung  erfolgt, 

indem  z.  B.  der  Grundstückseigentümer, 
welcher  dem  B  50000  Bf.  Darlehen  schuldet 
und  ihm  Hypothekenbestellung  auf  seinem 
Landgut  X  oder  Y  in  Aussicht  gestellt  hat, 
eine  Hypothek  für  B  auf  seinem  Landgut  X 
hat  eintragen  lassen  und  nun  erst  die  Zu- 

stimmung des  B  zur  Hypothekenbestellung 
auf  dem  Landgut  X  erlangt.  Die  Auf- 

lassung jedoch  und  der  auf  Bestellung  eines 
Erbbaurechts  gerichtete  Vertrag  muß  der 
Eintragung  vorausgehen.  Sie  kann  auch 
nicht  unter  Bedingungen  oder  Zeitbestim- 

mungen erfolgen,  wahrend  im  übrigen  der 
dingliche  Vertrag  sowohl  Bedingungen  als 
Zeitbestimmungen  vertragt  (§  925  Abs.  2, 
vgl.  aber  §  1  der  Erbbaurechtsordnung, 
wonach  das  Erbbaurecht  nicht  resolutiv 
bedingt,  wohl  aber  sukzessiv  bedingt  oder 
befriste]  Bein  kann;  wegen  des  Heimfalls 
§321.  c).  Der  dingliche  Vertrag  ist  natürlich 
unwirksam,  wenn  dem  Veräußerer  —  und 
auch  die  Belastung  ist  eine  Veräußerung  — 
das  Eigentum  des  zu  veräußernden  Grund- 

stücks oder  das  zu  übertragende  oder  zu 
ändernde  dingliche  Recht  nicht  zusteht.  Er 
wird  jedoch  nachträglich  wirksam,  wenn  der 
Veräußerer  usw.  das  Eigentum  des  Grund- 

stücks oder  da-  den  Gegenstand  des  ding- 
lichen Vertrags  bildende  Recht  erwirbt 

2).  I-t  dieser  Erwerb  zur  Zeit, 
Eintragung  noch  nicht  erfolgt,  so  ist 

die  Eintragung  unrichtig,  stein  aber  gleich- 
wohl unter  dem  Schutz  des  öffentlichen 

Buchs.  Sie  konvaleszierl 
bald  der  Erwerb  erfolgt.  Der  ding- 

liche Vertrag  wird  ersetzt  durch  das  rechts 
1,  welches  den  zur  Ale  abe 

tragungsbewilligung  Verpflichti  ten 
zur  Abgabe  dieser  Willenserklärung  ver- 

urteilt .  PO.). 
Das  Erfordernis  des  dinglichen  Vertrags 

hi  bei  der  Hypothek,  bei  Pfand- 
■  in  eingetragenen,  beschrank- 

!'t    und    auch    nicht    bei 
solchen    G  Iden,    über    welche    ein 

ildbriel   aus|  i   telll   ist,  um  durch 

Hypothek  oder 
uld    /.:t    l.i  stebung  '  zu    brii Vielmehr  eben 

■  •    .  1  di     Pfandn 
an    i  Ret  bten 

ichernden 

kann   die ■  •.    11 13). 

i  aber  die  Pordei 

•  die  Hj potlu l.  dem rechtlichen 
ki  ne  Hi 

a.    1  . 

entsteht  ohne  die  Forderung  nicht  (§§  1273 
u.  1204V  Bei  Briefhypotheken  und  Brief- 

grundschulden bedarf  es  zur  Entstehung  der 
Hypothek  usw.  noch  der  Ausantwortung  des 
Briefes  an  den  Gläubiger,  sonst  entsteht 
ebenfalls  nur  ein  Eigentümerpfandrecht 
(§§  1117,  1163  Abs.  2  u.  1192). 

In  denjenigen  Fällen  endlich,  in  denen 
es  an  der  Person  eines  bestimmten  Berech- 

tigten fehlt,  kann  natürlich  vom  Abschluß 
eines  dinglichen  Vertrags  nicht  die  Rede 
sein.  Dies  trifft  zu  bei  der  Bestellung  einer 
Hypothek  für  die  Forderung  aus  einer 
Schuldverschreibung  auf  den  Inhaber  oder 
einer  Grundschuld  für  den  Inhaber  des 
Grundschuldbriefes.  Hier  genügt  die  Er- 

klärung des  Grundstückseigentümers  gegen- 
über dem  Grundbuchamt,  daß  er  die  Hypo- 
thek oder  Grundschuld  bestelle  (§§  1188 

u.  1195). 

Auch  in  Oesterreich  gilt  der  richtigen 
Auffassung  nach  das  materielle  Konsens- 

prinzip. Nur  darüber  besteht  Zweifel,  ob 
der  von  den  Parteien  vor  dem  Grundbuch- 

richter gestellte  Antrag  auf  Eintragung  einer 
dinglichen  Rechtsveränderung  als  dinglicher 
Vertrag  qualifiziert  werden  kann.  So,  wenn 
z.  B.  auf  Grund  eines  nichtigen  Verpfän- 
dungsvertrages  der  Glaubiger  die  Hypothek- 

bestellung begehrt  und  der  Grundstücks- 
eigentümer in  Kenntnis  der  Sachlage  zu- 

stimmt. Allerdings  soll  nach  §  16  Abs.  2  des 
allgem.  BG.  die  Eintragungsbewilligung, 
wenn  es  sich  um  Erwerbung  oder  Umände- 

rung eines  dinglichen  Rechts  handelt,  auch 

die  Angabe  eines  „gültigen  JvechtsL.rrundes" enthalten,  d.  h.  dv^  obligatorischen,  an  sich 
zur  Vermittlung  des  Erwerbes  geeigneten 
Vertrages,  welcher  den  Bestimmungsgrund 
zum    Abschluß    des    dinglichen    Vertrages 
bildet.  Aber  es  ist  nicht  erforderlich,  daß 
dieser  Vertrag  in  concreto  reohtsbestftndig 
sei.-  Das  Schweizer  Keclil  begnügt  sich 
fül  Eintragungen  mit  einer  schriftlichen 
Erklärung  (Eintragungsbewilligung)  des 
Ei|  entümers,  für  Löschung  und  Abänderung 

tu  i i" t  liehen  Erklärung 

(Lfi  i  bungsbe^i  illigu  i  Abänderungsbe- 
willi(  ung)  der  aus  dem  Eintrage  berechtigten 
Pei  oi  en  (Artt  863,  964 1,  die  wieder  vom 
Antrage  (dei  Anmeldung  §13  GrundbuohV.) 
zu  unterscheiden  ist,  l »och  muLS  ein 
vulti  •  •    1 1  tid  (titre),    insbe  andere 
ein  i  ,n     sugrunde 

n    und    der    Bewilligende    muß    vei 

äußerungsben  i  :  (Art.  WJ6),    ob  I  i  I 
der    l  dinglichen    Recht     ,,wn 

(Art  '.'.  li.  Zur  Gültigkeit 
Öffentliche 

Beurkundui  g  erforderlich  (Art  667)       Nach 
dem  englii  o  he  n    Recht   erfolgt    die  1 1 
Ein tn  i       und    der 

■  enden    Bonstigen    dinglichen    Recht* 
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auf  Grund  der  komplizierten  Titelprüfung 
(vgl.  Heymann  1.  c.  S.  322),  über  registrierte 
Grundstücke  wird  mittels  obligatorischer  Ver- 

träge (formularmäßig,  schriftlich  und  von 
einem  Zeugen  zu  unterzeichnen)  verfügt;  wo- 

bei als  Grundlage  für  die  Eintragung  aber  das 
Zertifikat  über  den  betreffenden  Titel  ein- 

zureichen ist.  Zertifikate  werden  nicht 
nur  über  Pfandrechte,  sondern  auch  über 
Eigentum  und  liens  ausgestellt,  sie  sind 
Traditionspapiere. 

2.  Zur  Aufhebung  eines  Buchrechts  be- 
darf es  des  dinglichen  Vertrages  nicht. 

Hier  genügt  die  einseitige  Erklärung  des 
Berechtigten  (§  875),  welcher  entweder  gegen- 

über dem  Grundbuchamt  oder  gegenüber 
demjenigen,  zu  dessen  Gunsten  das  Recht 
aufgehoben  werden  soll,  z.  B.  bei  Hypo- 

theken gegenüber  dem  Grundeigentümer, 
abgegeben  werden  kann.  Jedoch  ist  der 
Berechtigte  an  seine  Erklärung  nicht  ge- 

bunden (vgl.  KG.  66,  285),  bis  die  Löschung 
im  Buch  erfolgt  ist,  er  müßte  denn  diese 
Erklärung  vor  dem  Grundbuchamt  oder 
durch  Aushändigung  einer  rechtsbeständiüen, 
also  in  öffentlicher  oder  öffentlich  beglau- 

bigter (§  29  GBO.)  Urkunde  enthaltenen 
Löschungsbewilligung  abgegeben  haben 
(§  875  Abs.  2).  Der  Erklärung  des  Berech- 

tigten steht  natürlich  seine  rechtskräftige 
Verurteilung  zur  Erklärung  gleich.  Ist 
übrigens  das  zu  löschende  Recht  mit  dem 
Recht  eines  Dritten  belastet,  so  bedarf  es 
auch  der  gleichen  Zustimmung  des  Dritten 
und  bei  subjektiv  dinglichen  Rechten  (Grund- 

gerechtigkeiten, Vorkaufsrecht,  Reallast)  so- 
gar der  Zustimmung  der  Realgläubiger  des 

herrschenden  Grundstücks  (§  876).  lieber 
diese  Zustimmungserklärung  gilt  dasselbe 
wie  über  die  Aufhebungserklärung  des  Be- 

rechtigten. Das  Verhältnis  der  Aufhebungs- 
oder Zustimmungserklärung  zu  ihrer  obliga- 

torischen Grundlage  ist  dasselbe  wie  beim 
dinglichen  Vertrag. 

Das  Landesrecht  kann  zwecks  Vermei- 
dung unnötiger  Weiterungen  und  Kosten 

(gemäß  Art.  120  EG.  BGB)  bestimmen,  daß 
bei  Abveräußerung  von  Grundstücksteilen 
die  daran  bestehenden  Belastungen  auf 
Grund  eines  sog.  Unschädlichkeitsattestes 
der  zuständigen  Verwaltungsbehörde  (Gene- 

ralkommission) ohne  Bewilligung  der  Be- 
rechtigten aufgehoben  werden.  Dies  ist  nicht 

geschehen  (Preußisches  AG.  GBO.  Art.  20, 
Bayerisches  G.  betr.  das  Unschädlichkeits- 

zeugnis v.  15./VI.  1898,  Sächsisches  AG. 
BGB.  §§  21ff.,  Württemberg  G.  v.  28./XI. 
1906  und  dazu  Vfg.  des  Justizministeriums 
betr.  den  Vollzug  des  Gesetzes  über  Un- 
Bchädlichkeitszeugnisse  v.  7./III.  1907  usw.). 

Nach  den  Grundsätzen  des  österreichischen 
Rechts  bedarf  es  zur  Aufhebung  eines 
Buchrechts  eines  sog.  Löschungstitels,  d.  h. 

der  Existenz  derjenigen  rechtlichen  Er- 
eignisse, welche  nach  den  Grundsätzen  des 

materiellen  Rechts  geeignet  sind,  ein  ding- 
liches Recht  zu  zerstören,  z.  B.  beim  Pfand- 
recht des  Untergangs  der  versicherten  For- 

derung durch  Zahlung,  Erlaß,  Verjäh- 
rung usw.,  und  weiter  der  Feststellung  dieser 

rechtsaufhebenden  Tatsachen  in  einer  in- 
tabulationsfähigen,  d.  h.  entweder  einer 
öffentlichen  oder  einer  privaten,  die  Lö- 

schungsbewilligung des  Buchberechtigten  ent- 
haltenden, mit  der  gerichtlichen  oder  nota- 

riellen Beglaubigung  seiner  Unterschrift  ver- 
sehenen Löschungsurkunde.  Ueber  Schweize- 

risches und  Englisches  Recht  s.  oben  ad  1 a.  E. 

3.  Für  die  Fälle  sowohl  zu  1  als  2  gilt 
der  Grundsatz,  daß  mit  Abgabe  einer 
bindenden  Erklärung  und  Stellung  des  Ein- 

tragungsantrags beim  Grundbuchamt  später 
eintretende  Verfügungsbeschränkungen  des 
Erklärenden,  z.  B.  Konkurseröffnung  über 
sein  Vermögen,  einflußlos  werden  (§  878). 
Der  Grund  ist  in  dem  Bestreben  zu  suchen, 
das  Publikum  gegen  aus  Verzögerungen  der 
gestellten  Anträge  entspringende  Nachteile 
zu  sichern. 

9.  Die  Berichtigung  des  Buches. 
Wenn  nach  den  Ausführungen  oben  sub  8 
und  6  die  Eintragung  nur  in  Verbindung 
mit  den  materiellrechtlichen  Voraussetzungen 
der  Rechtsentstehung,  Aenderung  oder 
Endigung  wirkt,  so  kann  infolge  einer 
trotz  fehlender  materiellrechtlicher  Voraus- 

setzungen vorgenommenen  Eintragung  das 
Grundbuch  unrichtig  sein  und  also  nicht 
den  wahren  Rechtszustand  widerspiegeln. 
Zwar  steht  nach  unserem  Grundbuchrecht 
auch  die  unrichtige  Eintragung  unter  dem 
Schutz  des  öffentlichen  Glaubens  des  Buchs, 
wird  also  als  richtig  fingiert  zugunsten 
redlicher  Dritter,  welche  im  Vertrauen  auf 
die  Richtigkeit  des  Buchs  Eigentum  oder 
dingliche  Rechte  an  dem  Grundbuchobjekt 
erwarben,  und  auf  diese  Weise  wird  schließ- 

lich die  Differenz  zwischen  dem  Recht  und 

dem  buchmäßigen  Anschein  bei  den  fol- 
genden Eintragungen  wieder  beseitigt.  Aber 

diese  Beseitigung  geht  auf  Kosten  dessen 
vor  sich,  zu  dessen  Ungunsten  die  unrichtige 
Eintragung  gereichte,  und  diesem  muß  also 
die  Möglichkeit  gegeben  werden  (§§  894  bis 

898  BGB.),  auf  Berichtigung  des  Buchs  hin- 
zuwirken, um  redlichen  Dritten  die  Be- 

rufung auf  die  Fiktion  der  Richtigkeit  des 
Buchs  abzuschneiden.  Unrichtig  ist  aber 
das  Buch  auch  dann,  wenn  es  das  materielle 
Recht  unvollständig  wiedergibt,  weil  außer- 

halb des  Buchs  entstandene,  aber  eintragungs- 
fähige Rechte  nicht  eingetragen  sind.  Die 

Berichtigung  des  Buchs  bezweckt  also  außer 
der  Richtigstellung  oder  Löschung  unrichtiger 
Eintragungen  auch  die  Vervollständigung  des 
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Buchs.  Der  Bericlitigungsanspruch  geht 
gegen  den,  welchem  die  unrichtigen  oder 
unvollständigen  Angaben  des  Buchs  zum 
Vorteil  gereichen.  Kr  maß,  weil  er  ein 
Ausfluß  des  dinglichen  Rechte  des  Klage- 

berechtigten ist,  im  Gerichtsstand  der  be- 
legenen Sache  anhängig  gemacht  werden, 

wenn  der  Berichtigungsschuldner  nicht  gut- 
willig die  Berichtigung  bewilligt.  Weder 

der  Klage  noch  der  Bewilligung  bedarf  es 
alier,  wenn  die  Unrichtigkeit  durch  öffent- 

liche Urkunden  der  Buchbehörde  nachge- 
wiesen wird  (§§  22  und  29  GBO.),  Handelt 

es  sieh  dabei  um  die  Eintragung  als  Eigen- 
tümer oder  als  Erbbauberechtigter,  so  gilt 

diese  Vorschrift  wegen  der  Wichtigkeil 
dieser  Rechte  nicht.  Der  Berichtigungsan- 
spnich.  welcher  übrigens  unverjährbar  ist, 

rundet  ein  Aussonderungsrecht  des  Be- 
rechtigten im  Konkurs  des  Verpflichteten 

KO  .  Eintragungen  gesetzlich  unzu- 
en  Inhalts,  z.  B.  einer  Emphyteuse 

oder  eines  vererblichen  Nießbrauchs,  hat 
das  Grundbuchamt  von  Amts  wegen  zu 
löschen  (§  54  GBO.).  Eine  solche  Ein- 

tragung 18t  zwar  nichtig  und  stellt  auch  nicht 
unter  dem  öffentlichen  Glauben  des  Buchs, 
weil  die  gesetzliche  Unzulässigkeit  jeder- 

mann bekannt  sein  muß.  Hoch  soll  das 

Buch  nicht  mit  bedeutungslosen  Eintra- 
gungen belastet  s>ii!. Auch  nach  ö  s  t  e  r  r  e  i  c  h  i  s  c  h  e  m 

Recht  wirkt  die  Eintragung  nur  in  Ver- 
bindung mit  ihren  materiellrechtlichen 
zungen.  Fehlt  es  an  ihnen, 

■  die  Eintragung  unrichtig.    Und  zwai 
i-t  de  nichtig,  wenn  ihr  materieller  Rechts- 
grund  nichtig  ist,  also  namentlich  das 

erielle  Koi  jensprinzip  verletzt  winde; 
htbar  aber,  wenn  der  materielle  Rechts- 

grund  anfechtbar  ist.  Nichtigkeit  Bowohl  als 
Anfechtbarkeit  einer  unrichtigen  Eintragung 
werden  mit  dei  L       '    ■ '  I ■Itend 

•    i  n  den  Nehmer 

inrichtigen  Eintragung  und  Beine  Uni- 
e  zu,  als  das  Klage- 

r  ma- 
i  icht    verjährt    i  t 
eii  hiervon  ei 
■  auch  dann  Kraft, 

wem  .  .eii  auf  ihre   Rieb- 

Eil ahm  und  der  durch  die  unri 
Ein1.-  •  bwohl  ii    ron 

int  lieh 

benachrichtigt    WU1  l  ß,    inner- 
halb der  eesetzlii  I  •  wenn 

die  Zustellung  rhalb vm  Ichem 

das  Grnndbaebamt  gehört,  I 
E   •  halb  desselben  erfol 

der     um: ■      • 

Station)  gegen  die  unrichtige  Eintragung 
eintragen  zu  lassen.  Im  letzteren  Fall  ver- 

längert sieh  die  Frist  für  Anstellung  der 
Löschungsklage  um  weitere  60  Tage.  Hatte 
dagegen  die  Buchbehörde  es  unterlassen, 
den  Benachteiligten  davon  zu  benachrich- 

tigen, daß  die  Bewilligung  der  Eintragung 
seitens  des  Grundbuchgerichts  erfolgt  sei, 
so  steht  dem  Benachteiligten  innerhalb 
dreier  Jahre  vom  Tage  des  Antrags  auf 
Vornahme  der  unrichtigen  Eintragung  an 
gegen  den  gutgläubigen  eingetragenen  Dritten 
die  Löschungsklage  zu  (§§  63  und  64  a. 
GBG.).  —  Das  Schweizerische  Recht 
hat  ein  dem  reichsdeutschen  ähnliches  Be- 

richtigungsverfahren in  Art.  975—977  ZGB. 
Da  nach  französischem  Recht  zur 

Entstehung  eines  Pfandrechts  oder  zum  Er- 
löschen desselben  die  Inskription  gar  nicht 

erforderlich  ist,  so  kann  die  Inskription  nur 
immer  beurkundende  Bedeutung  haben  und 
es  ist  also  infolge  falscher  Beurkundung 
eine  Differenz  zwischen  dem  wahren  Rechts- 

zustand und  der  Beurkundung  erst  recht 
möglich.  Aber  der  Registerbeanitc  darf  die 
einmal  vorgenommene  Inskription  nicht  von 
Amts  wegen  beseitigen,  sondern  nur  mit 
Bewilligung  dessen,  auf  dessen  Kamen  sie 
lautet,  oder  wenn  derselbe  zur  Abgabe  der 
Bewilligung  rechtskräftig  verurteilt  wurde. 
Gestützt  ist  diese  Löschungsklage  darauf, 
daß  die  Inskription  weder  auf  dem  Gesetz 
DOCh  einem  Pfaiidrechtstitcl  beruht,  weil 
z.  B.  ein  Chirographarier  ohne  rechtskraftiges 
Urteil  über  seine  Forderung  die  Inskription 
erhalten  hatte,  ebenso  aber  auch  darauf, 
daß  das  Vorzugs-  oder  Untcrpfandsrccht 
aus  irgendeinem  gesetzlichen  Grunde  er- 

loschen ist.  Vnn  dieser  AiissUeichung 

(radiation)  der  Inskription  ist  aber  wohl 
zu  unterscheiden  die  Verbesserung  mangel- 

hafter In-  oder  Transkription.  Die  Mangel- 
haftigkeit kann  hier  beruhen  entweder  auf 

der  Beschaffenheil  <U>  Bordereau  bzw.  des 
zu  überschreibendes  Akts  oder  auf  einem 
Versi  ben  des  Regi  tei  beamten.  In  dem 

'(•n  Fall  erfolgt  die  Berichtigung  auf 
Grund  eine-  eingereichten  neuen  Bordereau 

■  ■der    einer     Heuen    \'ei  1 1  ag BU]  ku  nde,     sobald 
de]  In-  oder  Transkribierte  es  beantragt, 
In  dem  letzteren  Fall  hat  der  Registerbeamte 
entweder  auf  Anna'/  oder  von  Amis  wem 
die  Verböserung  unter  neuem  Datum  und 
neuer  Ordnungszahl  vorzunehmen   Die  Ver- 

hat   dann,  soweit   sie  von  der  ur- 
prunglichen  Eintragung  abweicht,  nur  ron 

dem  Datum  an  Wirkung,  unter  dem  sie  ror- 
"iinii  wurde.    .Man  denke  ■/..  B.  daran, 

daß  eine  zu    niedrige   Summe  < ! 
beball  die  Summe  der  alten  In- 

ikription  ihren  Rang,     Dei   ubei  chieBende 
•   neuen  Inskription  ran:  iei  i  erst 

m  der  letzten  !:• 
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dürfnis  einer  Ausstreichung  oderBerichtigung 
ist  auch  nach  französischem  Recht  vor- 

handen. So  erhält  z.  B.  der  Grundeigentümer, 
wenn  erloschene  Unterpfandsrechte  noch 
auf  seinem  Grundstück  eingetragen  stehen, 
schwerer  weiteren  Kredit  gewährt  und  er 
findet  auch  schwerer  einen  Käufer  für  sein 

Grundstück.  Aber  auch  der  Unterpfand- 
gläubiger, dessen  Forderung  zu  niedrig  ein- 

getragen war,  hat  ein  Interesse  an  der 
Berichtigung,  weil  er  mit  der  nicht  einge- 

tragenen Summe  erst  nach  allen  einge- 
tragnen Pfandrechten  rangieren  würde. 

10.  Die  Buchbehörden,  a)  Ob  man  die 

Grund-  und  Hypothekenbuchgeschäfte  rich- 
terlichen oder  nichtrichterlichen  Beamten 

übertragen  solle,  darüber  haben  schon  seit 
lauter  Zeit  Zweifel  geherrscht.  Kein  Ge- 

ringerer als  Mitter mai er  hat  sich  dafür  aus- 
gesprochen, das  Hypothekenwesen  den  Ge- 

richten abzunehmen  und  den  Gemeinde- 
behörden zu  übertrafen.  Denn  die  Gemeinde 

habe  das  nächsle  Interesse  an  den  Grund- 
eigentumsverhältnissen  ihrer  Mitglieder,  weil 
vielfach  das  Gemeindestimnirechl  mit  dem 

Grund  und  Boden  verknüpft  sei,  die  Ge- 
meindeabgaben vielfach  auf  dem  Grundeigen- 

tum ruhten  und  die  Gemeindebeamten  am 
leichtesten  eine  erschöpfende  Kenntnis  der 
lokalen  Verhältnisse  sieh  verschaffen  könnten. 
In  der  Tat  fanden  sich  bis  zum  Inkrafttreten 
des  Reichsgrundbuchrechts  in  mehreren 
deutschen  Staaten  Gemeindebeamte  als 
Buchbehörden.  So  in  Württemberg  und 
Baden  die  Gemeinderäte,  in  Baden  außerdem 
für  die  der  Städteordnung  vom  24. /VI.  1874 
unterstehenden  Städte  die  vom  Stadtrate 
aus  der  Zahl  der  zum  Richteramt  oder 

Notariatsdienst  befähigten  Personen  er- 
nannten besonderen  Grund-  und  Pfandbuchs- 

führer (G.  v.  24./VI.  1874.  neue  Fassung  im 
G.  v.  l./II.  1888),  in  Mecklenburg  die  Stadt- 

magistrats- oder  besondere  Kommunalhypo- 
thekenbehörden.  Der  Gemeinderat,  welcher 
in  Württemberg  und  Baden  aus  6 — 24  Mit- 

gliedern, je  nach  der  Größe  der  Gemeinden 
besteht,  konnte  die  Buchgeschäfte  einer  Ab- 

teilung übertragen.  Aktuar  der  Unter- 
pfandsbehörde ist  der  Ratsschreiber.  Doch 

konnte,  wenn  derselbe  zur  Führung  der 
Bücher  nicht  befähigt  ist  und  auch  kein 
anderes  Gemeinderatsmitglied  die  Fähigkeit 
dazu  besitzt,  der  Gemeinderat  einen  eigenen 
Pfandhilfsbeamten  anstellen.  Der  Rats- 

schreiber oder  Pfandhilfsbeamte  ist  der 

eigentliche  Führer  der  Buchgeschäfte  und 
als  solcher  sogar  zur  Prüfung,  eventuell  Be- 

richtigung der  in  seiner  Abwesenheit  ge- 
pflogenen Verhandlungen  der  Unterpfands- 

behörde befugt,  vorbehaltlich  der  Entschei- 
dung des  Amtsgerichts. 

Auch  in  den  hessischen  Provinzen 
Starkenburg    und     Oberhessen    hatte    der 

Ortsvorsteher  in  Verbindung  mit  den  Ge- 
richtsmännern (Ortsgericht)  die  Bücher  zu führen. 

Einen  gänzlich  abweichenden  Standpunkt 
nimmt  Frankreich  ein.  Dort  ist  die 
Führung  der  Trans-  und  Inskriptionsregister 
einer  Finanzbehörde,  der  regie  nationale  de 

l'enregistrement  übertragen,  weil  die  Ge- 
bühren für  die  Einregistrierung  d.  h.  Ein- 
tragung und  Vormerkung  der  Urkunden  in 

den  öffentlichen  Büchern  eine  der  Haupt- 
einnahmen des  französischen  Staates  sind. 

Diese  Finanzbehörde  bestellt  in  den  ein- 
zelnen Bezirken  die  Enregistrementsein- 

aehmer  als  Hypothekenbewahrer —  conserva- 
teurs  des  hypotheques.  Gegen  diese  Ein- 

richtung spricht  vor  allem,  daß  sie  die 
juristische  Seite  der  Sache  zu  wenig  würdigt, 
was  auch  darin  sich  zeigt,  daß  die  Hypo- 

thekenbewahrer der  obersten  Finanz- 
behörde, nicht  einer  Justizbehörde  unterstellt 

sind.     Der  Finanzpunkt  überwiegt. 
Diese  Einrichtung,  welche  auch  in  Elsaß- 

Lothringen  bis  zum  Jahre  1900  galt,  hatte 
in  die  bayerische  Pfalz  und  Rheinhessen 
ihren  Einzug  gehalten.  Aber  sie  hat  dort 
bald  Veränderungen  erfahren.  So  hatte  zwar 
in  Rheinhessen  auch  noch  bisher  der  Steuer- 

kommissar die  Einschreibungen  im  Grund- 
buch zu  besorgen.  Doch  bildete  die  Grund- 
lage seiner  Tätigkeit  das  von  den  Amtsge- 

richten zu  führende  Mutationsverzeichnis, 
welches  die  Eigentumswechsel  angibt.  Die 
Hypothekenbücher  aber  waren  sowohl  in 
Rheinhessen  als  der  bayerischen  Pfalz  selb- 

ständigen Hypothekenämtern  anvertraut. 
Solche  waren  auch  in  Hamburg  und  Lübeck 

eingerichtet. 
Ein  Hypothekenamt  ist  nicht  notwendig 

eine  richterliche  Behörde,  obwohl  seine  Mit- 
glieder wenigstens  zum  Teil  rechtsgelehrte 

Vorbildung  haben  müssen.  In  Hamburg 
z.  B.  war  ein  Senatsmitglied  Vorstand  des 

Hypothekenamtes  und  ein  zweites  Senats- 
mitglied Stellvertreter  des  Vorstandes.  Da- 

gegen lag  die  Geschäftsführung  in  den  zum 

Hypothekenamt  gehörigen  Hypotheken- 
bureaus rechtsgelehrten  Oberbeamten  mit 

den  ihnen  zugeordneten  Unterbeamten  ob. 

Gegen  die  Uebertragung  der  Buchge- 
schäfte an  Gemeindebeamte  spricht  mancher- 

lei. Vor  allen  Dingen  geht  ihnen  die  er- 
forderliche Rechtskenntnis  ab.  Weiter  sind 

sie  bei  der  zeitlichen  Begrenzung  der  Dauer 
ihrer  Amtsführung  gar  nicht  in  der  Lage, 

sich  die  nötige  Geschäftsgewandtheit  zu  er- 
werben. Endlich  erscheint  es  nicht  ausge- 
schlossen, ein  Genieindebeamter  werde  sich 

bei  Wahrnehmung  der  Bucbgeschäfte  durch. 
allerhandNebenrücksichten  bestimmen  lassen 

Andererseits  sind  die  Klagen,  welche  sich 

gelegentlich  der  Handhabung  des  Buch- 
wesens durch  richterliche  Behörden  erhoben 
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haben,  nur  insoweit  gerechtfertigt,  als  sie 
gegen  die  Organisation  dieser  Behörden  sich 
richteten.  Denn  wenn  man  gemeint  bat, 
die  Verwaltung  des  Hypothekenwesens  habe 

mit  dem  eigentlichen*  Beruf  des  Rieht  eis, 
mit  der  Entscheidung  von  Rechtsstieitig- 
keiten  nichts  zu  tun  und  könne  also  dem 
Richter  keine  innere  Befriedigung  gewahren, 
so  darf  doch  nicht  vergessen  werden,  dal) 
die  Grund-  und  Hypothekengeschäfte  Akte 
der  freiwilligen  Gerichtsbarkeil  und  als 
solche  ebenfalls  der  konkreten  PrivatrechtB- 
ordnung  zu  dienen  bestimmt  sind.  Dazu 
kommt,  daß  auch  die  Buchbehörde  sich 
über  Rechtsfragen  schlüssig  zu  machen  hat, 
so  bei  der  Prüfung  der  Legitimation  und 
Handlungsfähigkeit  des  Anstragstellers,  bei 
der  Prüfung  der  Frage,  ob  der  Antrag  einen 
zur  Eintragung  geeigneten  Inhalt  hat  usw. 
Deshalb  rechtfertigt  sieh  die  Oebertragung 
der  Buchgeschäfte  an  richterliche  Behörden. 
Andererseits  dürfen  aber  dieselben  keine 
Kollegialbehörden  sein,  weil  nach  der  Natur 
der  Sache  eine  kolhrialisehe  Geschäftsbe- 
handlung  immer  schwerfälliger  sein  wird 
als  die  Arbeit  eines  einzelnen  Beamten  und 
die  von  den  Buchbehördcn  zu  erledigenden 
Rechtsfragen  nicht  so  Behr  bedeutungsvoll 
Bind,  daß  sie  eine  kollegialische  Behandlung 
erforderten.     1.    ist   deshalb 'gerechtfertigt, 

elrichter  mit  der  Wahrnehmung  der 
Buchgescbäfte  zu  betrauen.  Denn  abgesehen 
von  der  Möglichkeit  sein, eller  bureaumäßiger 

bäftsbehandlung  gewährt  diese  Ein- 
richtung die  Garantie  der  Unabhängigkeit 

der  Ria  iber  d(  m  Publikum  und 
aufsieht     durch    die 

beb  Orden.    So  erklärt  es 
.  daß  sei  on  vor  1900  fast  durchgäi 

seinen  deutschen  Staaten  (Preußen, 
I  lits  des  Rl 

bürg,    Im  rtent  i  m    Lübeck, 
Brau  .Alu  i  bi  rg,  Koburg- 

.  i;  dol  ■  adt,  Bondi 
Walrb  i  1..    ];■  W'iimai)  die   Buch- 

chlen,    denen    auch 

im   ui<riL'< ■'..   die   i  der  freiwilligen 
htsbarkeit  anvertraut  waren,  obl< 

1  hat  die  .  i  dbud  ord- 
beut,  die  ( irundbuchf  eschäfte 

den  Men    zu   übertl  B   I"  - 

mit,   der   von  (Ur 
mit   der   Führung  der 

Jim  I  I  örde  den 

Nami  dbuebamt"  zu  verleihen 
i  \\  undbi  eh- 

Bui.de- 
i  Land 

liehen  Beamten  anvertraut  hatten,  sie  jetzt 
ebenfalls  den  Ämtsgerichten  übertragen.  In 
Preußen  sind  wie  bisher  die  Amtsgerichte 
die  Grundbuchämter  für  die  in  ihrem  Bezirke 
belegenen  Grundstücke  (AG.  GBO.  Art.  1), 
die  Grundbuchsachen  werden  daher  von 

Einzelrichtern  als  „Grundbuchrichtern"  be- 
arbeitet (Ersatz  durch  Hilfsrichter  usw.  §§  2, 

3,  4  AG.  GVG.),  Dienst  aufsieht  durch  den 
Landgerichtspräsidenten,  Oberlandesgerichts' 
Präsidenten,  Just  izministcr  (§  78  AG.  GVG). 
Entsprechend  sind  die  Amtsgerichte  Grund- 

buchämter in  Bayern  (AG.  GBO.  Art.  lff.), 
Sachsen  (G.  v.  15./VI.  1900,  §§  19ff.,  §§  lff.), 
Hessen  (AG.  GBO.  Art.  lff.),  Sachsen- 
Weimar  (AG.  GBO.  Art.  lff.),  Mecklenburg- 
Strelitz  (AV.  GBO.  §§  61ff.),  Oldenburg, 
Braunschweig,  Sachsen    -    Meiningen, 
Sachfeen-Altenburg,  Sachsen- Koburg-Gotha, 
Anhalt,  Schwarzburg-Rudolstadt,  Schwarz- 
burg-Sondcrshausen,  AValdeck,  Reuß  ä.  L., 
Schaumburg-Lippe,  Lippe,  Lübeck,  Bremen, 
Hamburg  (vgl.  die  einzelnen  Ausführungs- 

gesetze GBO.  Art.  1  bzw.  §§  lff.).  Hier- 
nach kommen,  abgesehen  von  einigen  Be- 

sonderheiten  für  Rittergüter,  Klostergüter 
und  städtische  Grundbücher  in  den  beiden 

Mecklenburg  (AV.  BGB.  §§  63  ff.  für  Mecklen- 
burg-Schwerin und  §§  ü2ff.  für  Mccklen- 

burg-Strelitz)  nichtgerichtliche  Grundbuch- 
behürden  in  Württemberg  und  Baden  in  Be- 

tracht. In  Württemberg  sind  die  Grund- 
buchämter staatliche  Behörden  (je  für  den 

Gemeindebezirk,  der  grundsätzlich  Grund- 
buchamtsbezirk  ist),  Verwalter  ist  der  Be- 
zirksnotar,  in  dessen  Bezirk  der  Grundbuch- 
amtsbezuk  liegt,  doch  können  im  Bedürfnis- 

falle vom  Justizministerium  auch  andere  Per- 
sonen als  Grundbuchbeamte  bestellt  werden, 

welche  in  den  Departements  der  Justiz  oder 
dl       Innern    die    höhere    Staatsprüfung   oder 
doch   eine   niedere   Staatsprüfung   abgelegt 
halten  oder  auch  ungeprüfte  Personen,  welche 
ich  als  bisherige  Grundbuch-  und   Unter- 
pfandbuchführei    bewährt    haben.        In    den 
Städten  kann  mit  Zustimmung  der  Stadt- 

kollegien das  Amtsgericht  als  Grundbuchamt 
benimmt    weiden;   isl    ilies   nii  ht    | e-ehchen, 

'i  Vertret  ung  des  nicht  ortsanwesenden 
Grundbuchbeamten   der    Ratsschreiber   zur 

Entgegennahme    von    Antiaren,    Eänmoht- 
ttungen  usw.  verpflichtet.     Diejenigen 

Grundbuchämter,  welche  nicht  Amtsgerichte 
■  lehen  untei  i  >i(  i  taufsichl  des  Amt! 

ub<  r  die   Amtsgei  ichte  führt   die 
Diei  das   Landgericht,  das  Ober« 
landespej  icht   und  i  mini  ter  (AG. 
zum  BGB.  und  di    en  Ni  kw  i  ge  et»  n  vom 

\r..  lff.).     In  Badi  I 
dbuchämter   staatliche    Behörden, 

•  cell  in  <  ;>  men  den  an  ichtet 
(hat  en  e  i  ,i  meinde  I  neten  Kanzlei" 

d  die  I-  uhrung  ihn  M  im 
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361 buchs  einem  benachbarten  Grundbuchamte 
übertragen  werden).  Grundbuchbeamte  sind 
die  Notare,  jeder  für  die  ihm  zugewiesenen 
Gemeinden,  oder  auch  —  in  Gemeinden  mit 
Amtsgerichtssitz  —  auf  Grund  Justiz- 

ministerialanordnung der  Amtsrichter;  in 
Gemeinden  mit  über  10  000  Einwohnern 
kann  das  Grundbuchamt  als  Gemeindeamt 
errichtet  werden  und  ist  dann  mit  einer  zum 

Richteramt  oder  Notariat  befähigten  Per- 
sönlichkeit (oder  auch  mit  einem  früheren 

Grundbuchbeamten  auf  Antrag  der  Gemeinde) 
zu  besetzen.  Dienstaufsicht  führen  die  Land- 

gerichte und  der  Justizminister  (AG.  GBO. 
v.  19./VI.  1899  §§  lff.). 

Während  danach  also  die  Organisation 
der  für  Grundbuchsachen  in  erster  Instanz 

zuständigen  Behörden  sich  verschieden  ge- 
staltet, hat  die  Reichsgrundbuchordnung 

den  Beschwerdezug  gegen  Verfügungen 
der  Grundbuchämter  im  wesentlichen  ein- 

heitlich geregelt.  In  denjenigen  Staaten, 
welche  die  Führung  der  Grundbücher  nicht 
den  Amtsgerichten  anvertrauen,  kann  aller- 

dings durch  Landesgesetz  bestimmt  werden, 
daß  zunächst  die  Abänderung  der  Entschei- 

dung des  Grundbuchamts  beim  Amtsgericht 
nachzusuchen  ist  (§  100  GBO.,  hiervon  hat 
Württemberg  Gebrauch  gemacht  AG.  BGB. 
28./VII.  1899  Art.  Lii.  Dessen  Entscheidung 
ist  aber  mit  der  Beschwerde  angreifbar, 
welche  an  das  übergeordnete  Landgericht 
geht.  In  den  anderen  Staaten  aber  geht 
die  Beschwerde  gegen  die  Entscheidung 
des  Grundbuchamts  sofort  an  das  über- 

geordnete Landgericht.  Die  Entscheidungen 
endlich,  welche  ein  Landgericht  als  Be- 

schwerdegericht fällt,  können  mit  der  wei- 
teren Beschwerde  beim  übergeordneten 

Oberlandesgericht  angefochten  werden.  Dabei 
ist  die  Landesgesetzgebung  ermächtigt,  eines 
von  mehreren  Oberlandesgerichten  oder  das 
oberste  Landesgericht  als  Gericht  der  wei- 

teren Beschwerde  zu  bestellen.  In  Preußen 

ist  das  Kammergericht  zu  Berlin  mit  der  Ent- 
scheidung der  weiteren  Beschwerde  gegen 

Entscheidungen  der  Landgerichte  betraut, 
in  Bayern  ist  das  oberste  Landesgericht  in 
München  mit  dieser  Entscheidung  betraut 
worden.  Da  aber  die  Einheitlichkeit  der 
Rechtsprechung  in  Grundbuchsachen  durch 
diese  Einrichtungen  noch  nicht  gewähr- 

leistet ist,  bestimmt  die  Grundbuchordnung 
weiter,  daß  ausnahmsweise  das  Reichs- 

gericht an  Stelle  des  zuständigen  Ober- 
landesgerichts oder  obersten  Landesgerichts 

über  die  weitere  Beschwerde  gegen  eine 
landgerichtliche  Entscheidung  befinden  soll, 
dann  nämlich,  wenn  das  zuständige  Ober- 

landesgericht oder  oberste  Landesgericht  bei 

Auslegung  einer  reichsgesetzlichen,  grund- 
buchrechtlichen Vorschrift  von  einer  auf 

weitere  Beschwerde  in  anderer  Sache  bereits 

ergangenen  Entscheidung  eines  Oberlandes- 
gerichts oder  von  einer  Entscheidung  des 

Reichsgerichts  bezüglich  der  gleichen  Rechts- 
frage abweichen  will  (§§  71,  72,  100  sowie 

78,  79  und  102  GBO.). 
InOesterreich  steht  die  Verwaltung  der 

Buchgeschäfte  ausschließlich  den  Gerichten 
zu,  welche  mit  Rücksicht  auf  diese  ihre 
Funktion  Tabular-  oder  Grundbuchs- 

gerichte heißen.  Doch  sind  diese  Gerichte 
bald  Kollegial-,  bald  Einzelgerichte.  Vor 
Kollegialgerichte  (Gerichtshöfe  erster  In- 

stanz, Landsgerichte)  gehören  die  lehntäf- 
lichen  Güter,  die  landtätlichen  Güter  und 
die  ehemals  ständischen  Güter  je  eines 
Kronlandes,  die  Güter  im  Umkreis  der 
Städte,  in  denen  sich  ein  Gerichtshof  erster 
Instanz  befindet,  die  Bergwerke  und  die 
Eisenbahngrundstücke.  Vor  die  Einzelge- 

richte (Bezirksgerichte)  gehören  alle  übrigen 
Grundstücke.  Der  Rekurs  geht  an  den  dem 
angegriffenen  Gericht  übergeordneten  Ge- 

richtshof zweiter  Instanz  und  bei  abweichen- 
den Entscheidungen  beider  unteren  Instanzen 

von  da  an  den  obersten  Gerichtshof.  Die 

Naphthabücher  sind  bald  von  den  Kollegial- 
gerichten, bald  von  den  Bezirksgerichten 

zu  lühren,  je  nachdem  das  Grundstück, 
von  welchem  Naphthafelder  abgetrennt  wer- 

den, ein  landtäfliches  oder  ein  nichtland- 
täfliches  Grundstück  ist. 

In  der  Schweiz  ist  die  Einrichtung 
der  Grundbuchämter,  die  Verschiebung  der 
Grundbuchkreise,  die  Ernennung  und  Be- 

soldung der  Beamten  (Grundbuchverwalter) 
sowie  die  Dienstaufsicht  den  Kantonen  über- 

lassen; die  Aemter  sind  grundsätzlich  von 
den  Gerichten  verschieden;  in  einer  Reihe 

von  Fällen  (Art.  975—77  ZGB.)  ist  eine 
Anfechtung  der  Entscheidungen  des  Grund- 

buchamts vorgesehen  bzw.  das  Grund- 
buchamt handelt  nur  auf  gerichtliche  Ver- 

fügung. Im  übrigen  wird  über  Beschwerden 
von  den  kantonalen  Aufsichtsbehörden  ent- 

schieden. Zur  Ausübung  der  Aufsicht  in 
Sachen  des  Grundbuchwesens  ist  ein  Bundes- 

grundbuchamt  vorgesehen,  das  dem  eid- 
genössischen Justiz-  und  Polizeidepartement 

unterstellt  ist  (§§  953ff.  ZGB.,  §§  lllff. 
Grundbuchordnung).  —  In  England  ist 
für  London  ein  besonderes  Grundbuchamt 

geschaffen,  das  Office  of  the  Land  Registry 
mit  dem  general  registrar  an  der  Spitze 
und  ihm  beigeordneten  assistent  registrars. 
Der  general  registrar  hat  die  entscheidenden 
Verfügungen  zu  erlassen,  appeal  geht  an 

die  Chancery  Division;  einzelne  Rechts- 
fragen können  zur  gerichtlichen  Entschei- 

dung ausgesondert  werden. 

"b)  Bei  jeder  Buchbehörde  funktionieren 
meist  Unterbeamte,  doch  hängt  auch  dies 
von  den  Bestimmungen  der  Landesgesetze 

ab.    Wo  Gerichtsbehörden  das  Grundbuch- 
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amt   bilden,  da  wird   der   Cerichtssehreiber 

naturgemäß  als  Unterbeamter  in  Grundbuch- 
Bachen  zu  funktionieren  haben.     Die  Tätig- 

keil   des    Oberbeamten    nnifal.it    namentlich 
die   Aufnahme   von   Antragen   auf   Eintra- 

gungen sowie  solche  Akte  der  freiwilligen  Ge- 
richtsbarkeit,   aus    welchen    Eintragungen 

hervorgehen,    z.    B.    Aufnahme    von    Auf- 
lassungserklärungen, ferner  aber  auch  die 

Beurkundung  des  Zeitpunktes,  in  welchem 
ein  Antrag  beim  Grundbuchami  eingehl  (sog. 
Präsentation)  und  die  Verfügungen  auf  die 

'Uten   Anträge.      In   den   Händen   des 
Unterbeamten  aber  liegl  meist  ebenfalls  die 
Präsentationsbefugnis  sowie  die  Aufnahme 
des  Protokolls  Ober  die  Einlegung  einer  Be- 

schwerde oder  weiteren    Beschwerde,  weiter 

die  Bureauverwaltung  (Eintragung  der  das- 
b  Grundstück  betreffenden  Eingaben  in 

einem    Verzeichnis.    Zusammenfassen    der- 
selben eu  besonderen  Grundakten,  über  jedes 

selbständige  Grundbuchobjekt,  Führungeines 
ebuche  über  die  bewirkten  Eintragungen 

und  die  Uebertragung  der  von  dem  Grund- 
buchrichter     entworfenen     Eintragungsver- 

merke in  die  Grundbücher).    (Vgl.  z.  B.  für 
Preulien  die  Geschäftsordnung  für  die  Ge- 
richtsschreibereien  der  Amtsgerichte  v.  10./X. 

(JMB1.  304ff.)    und    jetzt   im    Allge- 
meinen   das     Reichs-Gerichtsentlastungsge- 

v.  11.  III.  l'.^Jl   §  7  und  die  dazu  er- 
zenen landesgesetzhchen  Bestimmungen.) 

Die  ältliche  Zuständigkeil   einer  Buch- 
rde,  deren  Bestimmung  in  Deutschland 

Sache    dei    Landesgesetzgebungen    bleibt, 
wird  meisteni  die  in  ihrem  Bezirk  gelegenen 
Grundstücke     und     die    ihnen     gesetzlich 

Uten  Gegenstände  umfassen.  Doch 
kann  durch  landesherrliche  Verordnung  be- 

stimmt werden.  daLi  für  gewisse  Gattungen 
dstücken  besondere,  nicht  für  Be- 

zirke   eil  Grundbücher    geführt 
werden  |  [   Bö   GBl  >.).     Hiervon  sind   die 

alle  zu  unterscheiden,  wo  auf 
Grund  d<                 Bl ».  innerhalb  der  vor- 

behaltenen Materien  besondere  Grundbuch- 
in  den  Einzelstaaten  getroffen 

"ii  früher  im  Königreich 

den    und 
Bautzen  für  alle  den  vormaligen  Appellal  ions- 

ind Bautzen  z 

'■n-   und    Fideikommißgrund- 
ilso  weit   über  ihren   Be- 

zirk hina 
zum    GVG.  ▼.  1     i 

ft  i-t  aufrechterhält« 
I,   doch   li 

minister  das  Ai  •    lur  zu- 
lig  erklär«  b  Art.   . 

deut- 
Gi  und- für  mehrere  Amts- ■ 

werden.  In  Preußen  bestehen  besondere 

Bahngrundbücher  über  die  Bahneinheiten 
(G.  v.  11./V1I.  1902.  A.  Vfg.  vom  ll./XI. 
1902,  preuß.  JMinVfg.  v.  20./XT.  1899 
§  -I."))  und  besondere  Grundsatze  über  die 
Buchung  der  Bergwerke  (KV.  v.  13./XI.  1899 
Art.  '.'>'.'>):  auch  sind  die  besonderen  Bestim- 

mungen über  die  Hauberge  im  Kreise  Alten- 
kirchen  und  über  die  Forstgenossenschaften 

im  Kreise  Olpe  aufrechterhalten  (l'r.  JMin 
Vfg.  §  44).  Auch  in  Baden  bestellen  Bahn- 
ii  ml  Berggrundbücher  sowie  besondere 
Grundbücher  für  Stammgüter  usw. 

Liegt  ein  Grundstück  in  den  Bezirken 
mehrerer  Buchbehörden,  so  war  nach  fran- 

zösischem Recht  jede  Behörde  nur  für  den 
in  ihrem  Bezirk  gelegenen  Teil  zuständig, 
wählßnd  nach  anderen  Rechten  z.  B.  in 
Bayern  das  zuständige  Grundbuchamt  durch 
das  im  Instanzenzug  zunächst  höhere  Ge- 

richt bestimmt  wäre,  wobei  es  geblieben  ist 
(Art.  5  AG.  GBO.  v.  9./VI.  1899).  Ent- 

sprechend erfolgt  die  Bestimmung  in  Preußen 
durch  das  nächste  gemeinschaftliebe  obere 
Gericht  (AG.  GBO.  Art.  2  mit  §  20  AO. 
(iY(i.).  In  Württemberg  bestimmt  bei  Streit 
oder  Ungewißheit  über  die  Zuständigkeit  der 
Zivilsenat  <\v^  Oberlandesgerichts  das  zu- 

ständige Grundbuchamt;  liegen  aber  die 
beteiligten  Grundbuchämter  in  demselben 

Amtsgerichtsbezirk,  so  entscheidet  das  Amts- 
gericht (Art.  17  AG.  BGB.). 

Welche  Folgen  eine  Verletzung  der  ört- 
lichen Zuständigkeit  für  die  Gültigkeit  des 

Buchaktes  hat.  ob  also  auch  die  von  einer 
unzuständigen  Buchbehörde  vorgenommenen 
Akte  gültig  sind  oder  nicht,  darüber  fehlt 
es  an  jeder  reichsgesetzlichen  Norm.  Doch 
bestimmt  das  ReichsG.  v.  17./V.  1898 
über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen 
Gerichtsbarkeil  (§  7).  daß  eine  Verletzung 
der   örtlichen    Zuständigkeit    durch    das    ( le- 
richl  keine  Unwirksamkeit  der  gerichtlichen 

Handlung    nach    sich    ziehen    -oll.      J>a   die 
Grundbuchgeschäfte  ihrer  Natur  nach  dez 
Freiwilligen  Gerichtsbarkeit  angehören,  o 
wird  man  diese  Vorschrift  auch  bei  Ver- 

letzung der  örtlichen  Zuständigkeit  eines 
( rnindbuchgei  ichtfl  anzuwenden  haben.   l)och 
halien  einzelne  Ausführungsgesetze  zur 
Grundbuchordnung,  z.  B.  Bayern  Art.  8,  dies 
noch  ausdrücklich  vorgeschrieben. 

Sollte    danach    aber    auch    im    einzelnen 

Falle  die  sachliche  oder  örtliche  Zuständig- 
keit einer  Buchbehörde  begi  Qndet     i  ii 

ich,  ob  nicht  gleichwohl  die   B 
bördt         I    ui  den,  die  in  den  Beziehungen 
ihrei   Mitglieder  zu  den  Interessenten  li< 

\  i  i  ,■,  andtschafl .    Schw 
. ",s  i  i  heu  dem   Buchbeamten  und  der 

[nteressentin,  i  Buch- 
beamten an  der  Sache  ;il-   Mit  ben 

oder  Mitverpflicbtetei   usw.      ,  ihre  T  I 
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keit  im  einzelnen  Falle  ablehnen  muß. 
Die  Grundbuchordnung  regelt  auch  diese 
Frage  nicht.  Nach  dem  Gesetz  über  die 
freiwillige  Gerichtsbarkeit  (§  6)  ist  sie  zu 
bejahen.  (Vgl.  auch  Art.  1  u.  2  preuß.  FGG., 
Art.  8  des  bayerischen  Ausführungsgesetzes; 
wegen  der  entsprechenden  Frage  in  der 
Beschwerdeinstanz  §  81  GBO.).  Immerhin 
schließt  §  10  der  GBO.  die  Anfechtung 
einer  Eintragung  aus  dem  Grunde,  weil  der 
Grundbuchbeamte,  welcher  sie  vornahm,  ab- 

gelehnt oder  kraft  Gesetzes  ausgeschlossen 
war,  im  Interesse  der  Sicherheit  des  Grund- 

buchverkehrs aus. 

11.  Das  Verfahren  der  Buchbehörden. 
Da  die  Geschäfte  der  Buchbehörden  größten- 

teils dem  Gebiet  der  freiwilligen  Gerichtsbar- 
keit angehören  und  Privatrechte  zum  Inhalt 

halieri,  so  tritt  die  Tätigkeit  dieser  Behörden 
regelmäßig  nur  auf  Antrag  ein,  —  ein  Grund- 

satz, der  überall  anerkannt  ist  und  naturgemäß 
da  die  weiteste  Anwendung  erfährt,  wo  das 
Eintragungsprinzip  am  striktesten  durchgeführt 
ist.  Ausnahmen,  in  denen  die  Behörde  von 
Amts  wegen  vorzugchen  hat,  kommen  vor. 
(§§7  Abs.  1  S.  2,  ersetzt  durch  Erbbauverordnung 
§§  14ff.;  S  8  Abs.  2,  23,  Satz  1  a.  E.,  52,  53,  54 
und  76  Abs.  2  und  oben.) 

Der  Antrag  hat  entweder  von  einer  Behörde 
auszugehen,  die  nach  gesetzlicher  Vorschrift 
befugt  ist,  das  Grundbuchaint  um  eine  Ein- 

tragung zu  ersuchen  (§  39  GBO.),  z.  J5.  dem 
Prozeßgericht  behufs  Eintragung  einer  Vor- 

merkung, der  Auseinandersetzungsbehörde  be- 
hufs  Herbeiführung  der  Uebereinstimmung  des 
Buchs  mit  den  von  ihr  bestätigten  Separations- 
rezessen,  oder,  was  die  Regel  bildet,  von  einem 
der  unmittelbar  beteiligten  Privatinteressenten, 
sei  es  nun  demjenigen,  welcher  durch  die  Ein- 

tragung gewinnen  soll  (Aktivinteressent),  sei 
es  demjenigen,  welchem  die  Eintragung  zum 
Nachteil  gereichen  soll  (Passivinteressent). 
Handelt  es  sich  z.  B.  um  Eintragung  einer 
Hypothek,  so  ist  Aktivinteressent  der  Gläubiger, 
Passivinteressent  der  Grundstückseigentümer. 
Handelt  es  sich  um  Belastung  eines  Erbbau- 

rechts, so  ist  Aktivinteressent  derjenige,  dem 
das  dingliche  Recht  am  Erbbaurecht  zustehen 
soll,  Passivinteressent  der  Erbbauberechtigte. 
Handelt  es  sich  um  Löschung  dieser  Belastung, 
so  ist  Passivinteressent  der  Inhaber  des  auf- 

lastenden Rechts,  Aktivinteressent  der  Erbbau- 
berechtigte usw. 

Ausnahmsweise  sind  auch  nur  mittelbar  Be- 
teiligte antragsberechtigt.  So  kann  z.  B.  die 

Berichtigung  des  Grundbuchs  durch  Eintragung 
des  nach  §§  894  und  895  BGB.  zur  Berichti- 

gung Berechtigten  auch  von  demjenigen  bean- 
tragt werden,  welcher  auf  Grund  eines  gegen 

den  Berechtigten  vollstreckbaren  Titels  eine 
Eintragung  in  das  Grundbuch  verlangen  könnte. 
Wenn  also  z.  B.  an  Stelle  des  Erben  A  auf 
Grund  gefälschten  Erbenlegitimationsattestes 
der  B  als  Grundstückseigentümer  eingetragen 
steht,  so  ist  A  zu  dem  Verlangen  auf  Berichti- 

gung des  Buchs  berechtigt.  Ist  aber  A  dem 
C  rechtskräftig  zur  Bestellung  einer  Hypothek 
auf  dem  fraglichen  Grundstück  verurteilt,  so 
kann    nach    Vollstreckbarkeitserklärung    dieses 

Urteils  auch  der  C  die  Berichtigung  verlangen 
(§§14  und  40  Abs.  1  GBO.;  vgl.  auch  RJA 
4,  114). 

Der  Antragsteller  hat  sich  natürlich  zu- 
nächst zu  legitimieren,  dann  aber  auch  seinen 

Antrag  zu  begründen.  Was  jedoch  zur  Be- 
gründung gehört,  das  ist  —  von  dem  Inhalte 

der  beantragten  Eintragung  ganz  abgesehen 
—  verschieden,  je  nachdem  im  Bezirk  der 
Buchbehörde  Legalitätsprinzip  oder  Konsens- 

prinzip gilt. 
Das  Legalitätsprinzip  bildet  eine  notwendige 

Ergänzung  des  Prinzips  der  formalen  Rechts- 
kraft der  Eintragungen  (vgl.  oben  sub  6). 

Denn  wenn  nach  dem  letzteren  Prinzip  die 
Eintragung  durch  sich  selbst,  losgelöst  von 
allen  materiellrechtlichen  Voraussetzungen  das 
beurkundete  Recht  wirken  soll,  so  darf  sie 
nicht  eher  vorgenommen  werden,  als  bis  ihre 
Legalität  außer  allem  Zweifel  steht.  Deshalb 
findet  sieh  mit  dem  Prinzip  der  formalen  Rechts- 

kraft das  Legalitätsprinzip  verbunden,  d.  h. 
der  Grundsatz,  daß  der  Antragsteller  einer  Ein- 

tragung das  Vorhandensein  aller  nach  bürger- 
lichem Recht  erforderten  Voraussetzungen  der 

Rechtsentstehung,  Aenderung  oder  Endigung 
der  Buchbehörde  nachweisen  muß,  insonderheit 
auch  die  Gültigkeit  des  zu  dem  Antrage  führen- 

den obligatorischen  Geschäfts  und  beim  Antrag 
auf  Eintragung  einer  Hypothek  wegen  deren 
akzessorischen  Charakters  auch  die  Gültigkeit 
der  Forderung,  zu  deren  Sicherung  die  Hypo- 

thek dienen  soll. 
Gilt  andererseits  materielles  Konsensprinzip, 

so  genügt  es,  wenn  das  Vorhandensein  des 
beiderseitigen  Konsenses  von  Aktiv-  und  Passiv- 

interessent über  die  Rechtsentstehung,  Aende- 
rung oder  Endigung,  deren  Eintragung  be- 

antragt wird,  nachgewiesen  ist,  unter  even- 
tueller Supplierung  des  Konsenses  des  Passiv- 

interessenten durch  ein  denselben  zur  Abgabe 
der  Eintragungsbewilligung  verurteilendes,  mit 
Rechtskraftsattest  versehenes  Erkenntnis.  Aber 
die  deutsche  Grundbuchordnung  tut  im  An- 

schluß an  das  preußische  Recht  noch  einen 
weiteren  Schritt  im  Interesse  der  Erleichterung 
des  Grundbuchverkehrs.  Denn  obwohl  nach 

den  Bestimmungen  des  Bürgerlichen  Gesetz- 
buchs ohne  Einhaltung  des  materiellen  Kon- 
senses der  dingliche  Rechtseffekt  durch  die 

Eintragung  der  Rechtsentstehung  oder  Aende- 
rung nicht  begründet  wird  (§  873),  so  läßt  die 

Grundbuchordnung  dennoch  zum  Teil  die  Ein- 
tragung zu,  wenn  nur  der  Passivinteressent  in 

dieselbe  eingewilligt  hat  (formelles  Konsens- 
prinzip). Es  wird  nämlich  vor  dem  Grundbuch- 

amt der  Nachweis  der  beiderseitigen  Einigung 
vom  Aktiv-  und  Passivinteressent  nur  verlangt 

hinsichtlich  der  Veräußerung  des  Grundstücks- 
eigentums sowie  der  Begründung  und  Ver- 

äußerung eines  Erbbaurechts  (vgl.  oben  sub  8,  1 
und  §  20  GBO.,  §§  925  und  1015  BGB.,  aber 
auch  Erbbaurechts'V.  v.  15./I.  1919  §  11). 
Abgesehen  hiervon  erfolgt  die  Eintragung  auf 
Antrag  des  Aktiv-  oder  Passivinteressenten, 
wenn  letzterer  sie  bewilligt.  Stellt  er  den  An- 

trag in  gehörig  beglaubigter  Form,  so  liegt 
darin  seine  Bewilligung.  Handelt  es  sich  um 

Löschung  einer  Hypothek-  oder  Grundschuld, 
so  ist  wegen  seiner  Anwartschaft  auf  die  Eigen- 

tümerhypothek    auch     der     Grundstückseigen- 
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tümer  (cv.  auch  der  ihn  in  der  Verfügung  be- 
schränkende Nacherbe)  Passivinteressent.  Ebenso 

ist,  wenn  ein  aal  seiner  Hypothek  oder  Grund- 
schuld  lastendes  Recht  gelöscht  werden  soll, 
die  Einwilligung  des  Hypotheken-  oder  Grund- 

schuldgläubigers erfordert  (§  27   (iliO). 
Der  Eintragungsantrag  kann  formlos  ge- 

stellt werden;  die  Emtragungsbewilligung  da- 
gegen muß  entweder  mündlich  zu  Protokoll 

des  Grundbuchamts  erklärt  oder  durch  öffent- 

liche oder  öffentlich  beglaubigte  Urkunden  nach- 
gewiesen werden. 

Auch  soll  die  beantragte  Eintragung  nur 
dann  erfolgen,  wenn  der  sie  Bewilligende  im 
Grundbuch  als  Berechtigter  eingetragen  ist 

(§  4<)  Abs.  1).  Dem  Grundbuchamt  wird  da- 
durch die  Prüfung,  wer  der  Passivinteressent 

Bei,  sehr  erleichtert.  Erfolgt  aber  die  Ein- 
tragung,   obwohl    der    Passivinteressenl    nicht 

eingetragen  war.  so  ist  sie  nicht  um  deswillen 
unwirksam,  weil  der  sie  bewilligende  Passiv- 

interessent nicht  im  Grundbuch  stand.  (Aus- 
nahme von  dem  Erfordernis  des  Eingetragen- 

leins  des  Passivinteressenten:  §6  40  Abs.  2  und 
41  GBO.).  Ausnahmsweise  bedarf  es  der  Ein- 

tragungsbewilligung seitens  des  Passivinter- 
nten     überhaupt     nieht      und     ebensowenig 

eines    sie    ersetzenden    rechtskräftigen    Urteils. 
Dies   gilt   namentlich   für   die   Eintragung  sog. 
Zwangshypotheken   und   für  alle   Eintragungen 
auf  Grund  des  gesetzmäßigen   Ersuchens  einer 

'de.    z.    B.    der    Eintragung   des   Konkurs- 
eroffnnngBvermerks    aber   das    vermögen   eines 
Buchberechtigten   auf  Ersuchen   des    Konkurs- 

bis  (§   113  KO.)  oder  des  Subhastations- 
rmerks  auf  dem  Grundbuchblatt 

ibhastierenden    Grundstücks  auf    Er- 
tionsrichters  (§   19  ZVI 1. 1. 

Der  Bintragungsantrag  setzt  das  Verfahren 
in    Gang,   ähnlich   wie   die    Klage   den    Rechts- 

'.  erfahren    selbst     ist    aber    kein 
Streitverfahren.      Deshalb   kann   auch   der   An- 

ligation    liir    den    Antragsteller 
■■  ii    bi  gl linden,   ähn- 

lich  dei  ;ation,   woraus   gieb   ergibt, 
daß  der   Antragsteller  trotz   Widerspruchs  der 

inen  Antrag  noch  so  lange 

12)  zurück- 
nehmen kann,   ah   die   Eintragung   nicht   tat- 

on  der  Ein- 
ing.       Für    die    Tätigkeit 

inz  gleichgültig, 

oder  der 
ellrechtliche     Wider- 

■  hkeit  lii .  •  i  di  r  ni<  ht.     Vielli  i<  bt   hatte 
der     i  •     dem    Aktivii 

ver- 
pflichtet     W<  an  •     biei    di  i    Aktivinten 

kann  er  nur  rot  hl  d<  n  Pi 
Interessenten    auf 

di  r  lall.  u.  im  di  r   t  Itund- 
•  tu      1  ilatl- 

rpflii  htet   hatte, 

.>  ider- 
ruff.         I  i.  r     Tod 

Pa  •  •■  • 

tligung  ai.l  Re<  ht 

bleiben,  wenn  der  Behörde  der  Tod  des  Be- 
rechtigten nachgewiesen  wird  (vgl.  auch  §  23 

Abs.  2  GBO.). 

Wenn  ein  Antrag  bei  der  Buchbehörde  ein- 
geht, so  ist  vor  allem  der  Zeitpunkt  des  Ein- 
gangs genau  zu  bemerken.  Denn  die  Buch- 

behörde hat  die  Anträge  nach  der  zeitlichen 
Reihenfolge,  in  welcher  sie  eingingen,  zu  er- 

ledigen und  macht  sich  regreßpflichtig,  wenn 
sie  durch  ein  hierbei  untergelaufenes  Versehen 
Schaden  verursacht.  Bei  ihrer  Erledigung  hat 
die  Behörde  von  Amts  wegen  zu  prüfen:  ihre 
eigene  Zuständigkeit,  ob  die  Anträge  erlaubten 
Inhalts  sind,  ob  die  Eintragungsbewilligung 
Eormgerecht  erteilt  ist,  Handlungsfähigkeit  und 

Verfügungsrecht  des  Antragstellers  und  des 
Einwilligenden.  Ob  das  materielle  Konsens- 

prinzip gewahrt  sei,  geht  die  Grundbuchbehörde 
regelmäßig  nichts  an.  Ausnahmen:  §  20  GBO. 
(vgl.  auch  Art.  143  EG.  z.  BGH.).  Dabei  darf 
das  Grundbuchamt  die  Voraussetzungen  einer 
Eintragung  nur  dann  für  vorhanden  annehmen, 
wenn  sie  entweder  bei  ihm  offenkundig  oder 
durch  öffentliche  Urkunden  nachgewiesen  sind 

(§  29  GBO.).  Findet  die  Buchbehörde  An- 
stände, so  muß  je  nach  ihrer  Bedeutung  der 

Antrag  entweder  definitiv  zurückgewiesen  oder 
zur  Verbesserung  und  Behebung  der  Zweifel 
innerhalb  gerii  litsseitig  bestimmter  Frist  zurück- 

gegeben  werden.  Mit  fruchtlosem  Ablauf  der 
Frist  erfolgt  dann  die  definitive  Zurückweisung 
(§  18  GBO.).  Finden  sich  keine  Anstände,  so 
ist  von  dem  Grundbuchrichter  der  Eintragungs- 

vermerk in  den  Grundakten  zu  entwerfen  und 
von  dem  Gerichtsschreiber  wörtlich  in  das 

Grundbuch  zu  übertragen.  Der  Eintragungs- 
vermerk ist  darauf  im  Grundbuch  zu  datieren 

und  von  den  Buchbeamten  zu  unterschreiben 

(8  46).  Endlich  sind  den  Interessenten  Benach- 
richtigungen von  der  stattgehabten  Eintragung 

zuzusenden,  soweit  nicht  darauf  verzichtet  ist 

(§  55).     So  erhält  der  Grundstückseigentümer 
bezüglich  jedes  im  Buch  eingetragenen  Ver- 

merks, bei  Bigentumsübertragungen  auch  der 
neue  Eigentümer,  eine  Benachrichtigung  sowie 
jeder  an  dein  Grundstück  dinglich  Berechtigte. 

Jedoch    kann   es   auch    nötig   sein,   außerdem 
bi  ondere  Urkunden  in  behördlicher  form  auszu- 

fertigen und  gegen  Empfangsbescheinigung  su- 
n  zu  la  in.  Dies  gilt  bei  Eintragung 

einer  Hypothek  oder  Grundschule!,  insofern  ein 

Hypotheken-  oder  Grundschuldbrief  aus- 
gefertigt wird.  Dieselben  sind  von  der  Buch- 

Behörde  ausgestellte  amtliche  Urkunden  über  die 
dingliche  Bela  tung  eines  Grundstocks  mit  einer 
Hypothek  oder  Grundschuld  l'er  Brief  muß  die 
r.i  '  ii  I  in. I..-  al  1 1\ poi hekeii-,  Grund-  oder 
ii.  ii'.  Dachuidbrief,  di  n  Geldbetrag,  beim  Renten» 
schuidbriel  die  Ablösungssumme,  Vngabe  <l<^ 
Pfandgrund  tOi  l.  i  nten  chrift  und 
Grundbuchamü    enthalten.      Die    Ausstellung 

il\  pothekl  nbrii  I       üb.  r    eine     Sieben: 
hvpothek  ist  in  übrigen  wird  der 

l'.riel  »Stellt,    W(  im     im  ht     'eille 

ben  <       '      i  und 
Grund  ■  ■  Qmi  i   au    •.    i  hlossi  n,  und  daß 

•  tun,    im     Grundbuch    i  i 

wurde  (({    1116   Abs.   8  und    1192   GBO.)       D« 
Grundsrnuldbrief    kann    auch    auf    den    lnl 

teilt     VH  rdi   ll    I   -.     ]  196)  llt   djl  •     'eil. 

Ii  m    Inhal'!  | 
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Briefs  nach  Maßgabe  der  §§  793,  794  und  796 
BGB.  zu.  Berechtigt  ist  also  nur  der  recht- 

mäßige Inhaber,  nicht  der  Dieb,  Finder,  wohl 
aber  deren  redliche  Singularsukzessoren.  Denn 
der  Aussteller  des  Briefs  kann  Einreden  aus 
der  Person  eines  Vorbesitzers  dem  Präsentanten 
nicht  entgegensetzen.  —  Regelmäßig  händigt 
die  Buchbehörde  den  Brief  dem  Grundstücks- 

eigentümer aus,  welcher  die  Uebereignung  an 
den  Gläubiger  zu  bewirken  hat.  Doch  können 
Parteien  auch  vereinbaren,  daß  der  Brief  vom 
Grundbuchamt  unmittelbar  dem  Gläubiger  aus- 

gehändigt werden  soll. 
Während  nach  den  meisten  früheren  Rechten 

der  Hypothekenbrief,  auch  Pfandschein  genannt, 
nur  die  Natur  eines  Beweismittels  hatte,  er- 

höht das  Bürgerliche  Gesetzbuch  im  Anschluß 
an  das  preußische  Recht  die  Bedeutung  des 
Hypotheken-  und  des  Grundschuld-  oder  Renten- 

schuldbriefes. Er  ist  Wertpapier.  Man  kann 
seine  Bedeutung  kurz  dahin  angeben,  daß  an 
den  Besitz  des  Briefs  sich  „die  Entstehung 

und  die  Geltendmachung  des  Gläubigerrechts" 
knüpft.  Bis  zur  Uebergabe  des  Briefs,  oder, 
wenn  der  Brief  sich  in  dritter  Hand  befindet, 
bis  zur  Abtretung  des  Anspruchs  auf  Heraus- 

gabc des  Briefs  steht  nämlich  die  Hypothek 
oder  Grundschuld  dem  Grundstückseigentümer 
zu  (§  1117).  Doch  erwirbt  der  Pfandgläubiger 
sofort  mit  der  Eintragung  das  Pfandrecht,  wenn 
vereinbart  war  (vgl.  aber  RG.  66,  97),  daß  der 
Gläubiger  sich  den  Brief  vom  Grundbuchamt 
solle  aushändigen  lassen  (vgl.  RG.  64,  308;  66, 
206).  Weiter  knüpft  sich  Abtretung  (§  1154 
S.  1  und  1195)  und  Verpfändung  (§  1275)  des 
Pfandrechtes  an  die  Uebergabe  des  Briefes. 
Auch  braucht  nur  gegen  Aushändigung  des 
Briefes  gezahlt  und  gelöscht  zu  werden.  Ueber 
die  Beschränkung  des  öffentlichen  Glaubens  des 
Buchs  durch  den  Brief  vgl.  oben  sub  6. 

Nach  österreichischem  Grundbuchrecht 
hat  das  Grundbuchgericht  regelmäßig  auch  nur 
auf  Antrag  vorzugehen  oder  auf  Ersuchen  von 
Behörden  (§  76  a.  GG.).  Die  Anträge  sind  bei 
den  Gerichtshöfen  schriftlich  anzubringen,  bei 
den  Bezirksgerichten  können  sie  auch  zu  Proto- 

koll erklärt  werden  (§  83  a.  GG.).  Dem  An- 
trage müssen  jedoch  die  Originale  der  Urkunden, 

auf  welche  sich  der  Antrag  stützt  und,  falls 
diese  nicht  in  der  Gerichtssprache  abgefaßt 
sind,  nach  den  Vorschriften  über  das  gericht- 

liche Verfahren  vollen  Glauben  verdienende 
Uebersetzungen  beigefügt  werden  (§  89).  Diese 
Originalurkunden  sind  einmal  die  Eintragungs- 

bewilligung des  im  Buch  bereits  eingetragenen 
(§  21  a.  GG.)  Passivinteressenten,  welche  ge- 

richtlich oder  notariell  beglaubigt  sein  muß, 
und,  soweit  es  sich  um  Entstehung  oder  Aende- 
rung  eines  Rechts  handelt,  auch  die  den  mate- 

riellen Rechtsgrund  enthaltenden  Urkunden, 
z.  B.  der  Kaufvertrag  über  das  auf  den  Namen 
des  Erwerbers  überzuschreibende  Grundstück 
(§  26  a.  GG.  vgl.  Strohal:  Eigentum  an  Im- 

mobilien S.  33  ff.).  Antragsberechtigt  ist  so- 
wohl der  Aktiv-  als  der  Passivinteressent.  Auch 

dritte  Personen  können  die  Eintragung  eines 
einem  anderen  zustehenden  Rechts  beantragen, 
wenn  von  dieser  Eintragung  ihr  eigenes  Recht 
abhängt,  z.  B.  A  hat  das  Grundstück  X  geerbt, 
sich  aber  noch  nicht  als  Eigentümer  eintragen 
lassen  und  dem  B  eine  Hypothek  auf  diesem 

Grundstück  versprochen.  So  kann  B  die  Ein- 
tragung des  A  als  Grundstückseigentümer  be- 

antragen (§  78).  Das  Grundbuchgericht  hat 
das  eingegangene  Gesuch  mit  einer  Protokoll- 

zahl zu  versehen,  entsprechend  unserer  Prä- 
sentation, darauf  das  Gesuch  auf  die  vorher 

angegebenen  Punkte  hin  zu  prüfen  und  sich 
namentlich  auch  über  die  persönliche  Fähigkeit 
der  bei  der  Eintragung  Beteiligten  zur  Ver- 

fügung zu  vergewissern.  Etwa  sich  heraus- 
stellende Anstände  führen  regelmäßig  zur 

Zurückweisung    des    Gesuchs.  Besteht    der 
Mangel  jedoch  in  dem  Fehlen  des  Originals  der 
Urkunden,  auf  welche  sich  das  Eintragungs- 

begehren stützt,  oder  in  dem  Fehlen  der  Ueber- 
setzung,  so  kann  das  Gesuch  im  Grundbuch 
angemerkt  werden  mit  dem  Zusatz  „bis  zur 
Einlangung  des  Originals  oder  der  Ueber- 
setzung".  Die  Rangordnung  der  definitiven 
Eintragung  wird  dadurch  für  den  Fall  gewahrt, 
daß  der  Antragsteller  binnen  der  gerichtsseitig 
zu  bestimmenden  Frist  Original  oder  Ueber- 
setzung  beibringt.  Erfolgt  die  Beibringung 
nicht,  so  wird  die  Anmerkung  von  Amts  wegen 

gelöscht. Hypothekenbriefe  oder  Grundschuldbriefe 
sind  dem  österreichischen  Recht  unbekannt. 
Wohl  aber  verlangt  dasselbe  ebenfalls  die  amt- 

liche Benachrichtigung  der  Interessenten  von 
dem  Vollzug  der  Eintragung.  Es  kennt  zu 
diesem  Behuf  die  Zertiorierungsklausel,  d.  h. 
die  auf  dem  Original  der  das  Rechtsverhältnis, 
auf  Grund  dessen  die  Entstehung  des  konkreten 
Hypothekenrechts  in  Anspruch  genommen  wird, 
bezeugenden  Urkunde  (sog.  Tabularurkunde, 
z.  B.  ein  notarieller  Kaufvertrag,  in  welchem 
auch  die  Bestellung  einer  Hypothek  für  die 
Kaufgeldforderung  ausgemacht  ist)  durch  das 
Grundbuchamt  zu  verzeichnende  Bestätigung 
des  Vollzugs  der  Eintragung,  unter  Angabe 
ihres  wesentlichen  Inhalts  und  ihrer  Stelle  im 
Buch.  Außerdem  hat  das  Grundbuchamt  auf 
Verlangen  eines  Interessenten  sog.  Satzbriefe 
oder  Intabulationsscheine,  d.  h.  amtliche  Ver- 

zeichnisse über  Vollzug  und  Inhalt  einer  Ein- 
tragung auszustellen. 

Das  Recht  der  Schweiz  erfordert  ebenfalls 
grundsätzlich  Antrag  (sog.  Anmeldung)  für  die 
Vornahme  von  Eintragungen  und  ebenso  für 
Aenderungen  und  Löschungen  im  Grundbuch 
(Art.  11  ff.,  61  ff.  GBV.).  Die  Anmeldung  muß 
schriftlich  erfolgen.  Das  Grundbuchamt  hat 
die  Verfügungsberechtigung  des  Antragstellers 
zu  prüfen,  und  zwar  ist  zur  Eigentumsein- 

tragung und  ebenso  zur  Eintragung  von  Nutz- 
nießung, Wohnrecht,  Grundlast  und  Grund- 

pfandrecht öffentliche  Urkunde  zum  Nachweis 
der  materiellen  Grundlagen  erforderlich,  zur 
Errichtung  von  Grunddienstbarkeiten  und  ähn- 

lichen Dienstbarkeitsbelastungen  genügt  ein- 
fache Schriftform.  Die  Belege  werden  in  dem 

Grundaktenstück  (sog.  Faszikel  der  Grundbuch- 
akten) gesammelt.  Unserer  Hypothek  und 

unserer  Grundschuld  entsprechen  Schuldbrief 
(cedulehypothecaire,cartellaipotecaria,Art.842ff. 
ZGB.)  und  Gült  (lettre  de  rente,  cartella  di 
rendita  Art.  847  ff.  ZGB.),  über  beide  wird  eine 
Urkunde,  der  Pfandtitel,  ausgestellt,  doch 
tritt  die  Wirkung  von  Schuldbrief  und  Gült 
schon  mit  der  Eintragung  ein  (Art.  856  ZGB., 
Art.  53  ff.  GBV.),   für   den    Pfandtitel  besteht. 
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ein  Formular;  es  ist  zu  unterscheiden  von  der 
Pfandurkunde,  il.  i.  die  öffentliche  Urkunde, 
welche  den  der  Eintragung  zugrunde  liegenden 
Pfandvertrag  beurkundet 

Auch  für  das  Verfahren  der  Hypotheken- 
bewahrer  in  Frankreich  gilt  Antragsprinzip. 
Antragsberechtigt  ist  bei  der  Transkription 
toute  partie  interessee;  bei  der  Inskription  sind 
antragsberechtigt:  der  Gläubiger  und  Bein 
Rechtsnachfolger,  die  Gläubiger  des  Gläubigers 
und  bei  den  Legalhypotheken  iler  Bhefrau  und 
der  Bevormundeten  Bowohl  Vormund  als  Gegen- 

vormund als  die  Bevormundeten  selbsl  und  ihre 

Verwandten,  ja  Bogai  der  Staatsanwalt.  Kau f- 
gelderrfickstände  und  das  zum  Ankauf  eines 
Immobile  gegebene  Darlehen  sind  vom  Bypo- 
thekenbewänrer  von  Anus  wegen  in  das  tn- 
skriptionsregister  einzutragen,  wenn  sie  bei  der 
Transkription  des  verkauften,  beziehentlich 
angekauften  Grundstücks  im  Transkriptions- 

register gewahrt  wurden. 
Sowohl  Trans-  als  Inskription  erfolgen  regel- 

mäßig nur.  wenn  die  Erwerbsurkunde  des 
ntums  oder  die  Entetehungsurkunde  der 

Hypothek  vom  Antragsteller  vorgelegt  werden. 
Doch  i-t  die  Eintragung  auch  gültig,  wenn  die 
Vorlegung  unterblieben  ist  Wird  sie  bewirkt, 
so  hat  dir  Hypothekenbewahrer  den  Eingang 
der  Urkunde  unter  fortlaufender  Nummer  in 
seinem  Tagebuch  zu  bemerken. 

Da     Antragsteller     einer     Inskription     hat 
außerdem  dem  Hypothekenbewahrer  zwei  gleich- 

lautende   bordereaux,    Bummarische    Inhalt san- 
die  anzugebenden    Tunkte   sind   ge- 

orzulegen.       Die 
Tätigkeil  des  Hypothekenbewahrers  aber 

'it    nur   darin,    daß  er  auf   Verlangen  dem 
Antragsteller    der    Tran-     und    Inskription    auf 

pelpapier  ein  Bekenntnis  über  Eingang  des 
Antrags   and  der   Erwerbs-  oder   Entstehungs- 
Urkunde  mit  Angabe  des  Datums  und  der  Zahl, 
unter  Ue  Einschreibung  im  Tagebucb 

erfolf  ■  teilt    und    die    'Iran-    oder    In- 
skription vornimmt.  Die  Transkription  besteht 

in   wörtlicher  der   eingereichten 
rkunde  über  das  Grundstückseigentum 

•<  r.     l!i  i    Inskription 
i  Inhalt  der  bordereaux  in  das 

Insb  aui  dem  einen 
vermerken   und 
tgeben.        Das 

n  Akten. 
■  r    treckt 

'irb    d  '.    ob    die    bordereaux 

den  formell)  n    '  ent- I  itels,  aui 

< Jru':  :  Inskription   ver- 
lang' H\  potheken- 

briefe  •  i  icht. 
12  Die  Haftpflicht  des  Buchbeamten 

und  des  Staat-  mandem  voii  einem 
inten  durch 

oder  Vernarhlä  pflichten 
den  \erur  nach 

auf  den 
md    tritt    nur 

I     • 

.  icht    hat, 

durch  welche  er  die  ihm  Schaden  bringende 
J  landlung  oder  Ueberlassung  hätte  abwehren 
können.  Weiler  ging  das  preußische  Recht. 
Nach  ilmi  haltete  der  Beamte  für  geringes 
Versehen.  Seine  Haftpflicht  wird  aber  nur 
für  den  Fall  anerkannt,  daß  der  Beschädigte 
durch  Gebrauch  der  Rechtsmittel  oder  von 

anderer  Seite  —  wegen  Fahrlässigkeit,  Vor- 
satz, ungerechtfertigter  Bereicherung  einer 

dritten  Person  —  Ersatz  nicht  erlangen 
kann.  Konkurriert  jedoch  mit  dem  geringen 
oder  mäßigen  Versehen  des  Beamten  eigenes 
grobes  Versehen  des  Beschädigten,  so  gibt 
es  keine  Schadenersatzpflicht  der  Behörde. 
Auch  nach  dem  Bürgerlichen  Gesetzbuch 
hallet  der  Beamte  für  jede  schuldhafte  Ver- 

letzung seiner  Amtspflicht  (§839).  Aber  seine 
Haftpflicht  ist,  abgesehen  vom  fall  des  dolus, 
auch  nur  subsidiär.  Denn  sie  tritt  nur 
dann  ein,  wenn  der  Verletzte  auf  andere 
Weise  Ersatz  nicht  zu  erlangen  vermag,  und 
sie  fällt  ganz  fort,  wenn  der  Verletzte  es 
fahrlässig  unterlassen  hat,  den  Schaden  durch 
Gebrauch  seines  Rechtsmittels  abzuwehren. 

Die  besondere  Regulierung  der  Haftpflicht 
des  Spruchrichters  —  er  haftet  nur,  wenn 
seine  Pflichtverletzung  kriminell  strafbar  ist 
oder  in  der  Verweigerung  oder  Verzögerung 
der  Amtsausübung  besteht  —  kommt  für 
die  Buchbehörden  nicht  in  Frage. 

Nach  dem  Bürgerlichen  Gesetzbuch 
kommen  nun  aber  diese  eben  dargestellten 
Grandsatze  der  Beamtenhaftpflicht  bei  (\vn 
Grandbuchbeamten  —  mögen  dieselben 
Staats-  oder  (ieinejndcbcamte  sein  —  dem 

Publikum  gegenüber  überhaupt  nicht  zur 
Anwendung,   sondern   nur  gegenüber  dem 
Slaat    oder  der    ( iemeinde,  in  deren  Dienste 
die  Buchbeamten  sich  befinden.  Denn  §  12 
der  Grundbuchordnung  erklärt  den  Staat 
oder  die  Gemeinde  gegenüber  dem  Publikem 
unter  den  gleichen  Voraussetzungen  für  die 
von  ihren  Buehbeamten  begangenen  Amts- 

pflicht vetletzungen  für  haltbar,  unter  deren 
ein  Beamter  anderer  Kategorie  selbst  haltet. 
und    zwar    Dicht    etwa    SO,    daLJ    Slaat    oder 
Gemeinde   solidarisch    mit    ihren    Beamten 

oder,  wie  früher,  gar  nur  subsidiär  nach 
den    Beamten    haften,   sondern    so,   daLi   das 

Publikum  Schadenersatzanspi  liehe  gt  •  en 
die  Grundbuchbeamten  überhaupt  gar  nicht 
mehr  hat,  sondern  nur  gegen  den  Staat  oder 
die  Gemeinde,     Wahrend  aj  o    oi  I  reichs- 
reehtlirll      eile      u  lilnit  t  elbai  e      Jlaltlll'g     der 
öffentliche!  \  1 1  b&nde  t  ur  ihre  i  maß 

11,  B9  BGB.  nur  in  Ansehung  der  von 
mmenen  Ausführung  prft  at« 

rechtlii  hei  \  i  i  pflicht  ungen  b<  teht,  dagi  1 1  n 
die  Haftung  der  Verbinde  für  den  in  Aue* 
Übung  der  anvertrauten  öffentlichen  Gewalt 

Schaden  der  landesgcsetzlichi  n 
Li    Art.    77    EG.     BGB.    i  •    I. 

auch  j  i;;i  KV.  e.  n.  Uli.  L910)  Ober- 
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lassen  ist,  besteht  in  Ansehung  der  Grund- 
buchbeamten  ausnahmsweise  eine  reichs- 

rechtliche Regelung  der  Haftung  für  Aus- 
übung öffentlicher  Gewalt,  und  zwar  im 

Sinne  der  Anordnung  unmittelbarer  prin- 
zipaler Haftung  von  Staat  und  Gemeinde 

(eine  Regelung,  die  übrigens  der  Landes- 
gesetzgebung bei  dem  Erlaß  von  Vorschriften 

gemäß  Art.  77  EG.  BGB.  mehrfach  —  so 
in  Preußen  (G.  v.  l./VIII.  1909),  Bayern, 
Württemberg,  Sachsen-Koburg-Gotha,  Olden- 

burg —  als  Muster  gedient  hat  und  auch 
bei  den  gesetzgeberischen  Maßnahmen  in 
Ansehung  der  Reichsbeamten  im  Reich 
grundsätzlich  vorbildlich  gewesen  ist  (vgl. 
RG.  v.  22./V.  1910,  Reichstagsdrucksachen 
12,  1,  1907—1909,  Nr.  1343  S.  4).  Selbst- 

verständlich haben  aber  Staat  und  Gemeinde 

ihren  Regreß  gegen  die  schuldigen  Grund- 
buchbeamten,  jedoch  nur  unter  denselben 
Voraussetzungen,  unter  denen  diese  Be- 

amten, wenn  sie  nicht  Grundbuchbeamte 
wären,  selbst  haften  würden.  Die  Haft- 

pflicht des  Staates  oder  der  Gemeinde 
gestaltet  sich  danach  also  in  folgender 
Weise: 

a)  Hat  der  Buchbeamte  vorsätzlich 
Schaden  zugefügt,  so  haften  Staat  oder  Ge- 

meinde in  erster  Linie; 
b)  beruht  die  Schadenzufügung  auf  Fahr- 

lässigkeit, so  haften  Staat  oder  Gemeinde 
in  zweiler  Linie,  nämlich  nur  dann,  wenn 
der  Verletzte  nicht  von  dritter  d.  h.  anderer 
Seite  als  dem  Buchbeamten  Ersatz  ver- 

langen kann; 
c)  die  Schadenersatzpflicht  fällt  fort, 

wenn  der  Beschädigte  es  schuldhaft  unter- 
lassen hat,  den  Schaden  durch  den  Gebrauch 

eines  Rechtsmittels  abzuwenden. 
Mit  dieser  Regelung  entscheidet  die 

Grundbuchordnung  einen  alten  Streit,  der 
auch  in  den  verschiedenen  Partikularpesetz- 
gebungen  Ausdruck  gefunden  hatte.  Denn 
während  bisher  schon  Sachsen,  Mecklenburg 
Weimar,  Altenburg,  Meiningen  prinzipale 
Haftung  des  Staates  anerkannten,  hatte 
Preußen  und  die  ihm  in  der  Grundbuch- 

gesetzgebung folgenden  Staaten,  ferner 
Bayern,  Koburg,  Hamburg  sich  auf  den 
Standpunkt  subsidiärer  Haftung  gestellt.  Die 
Regelung  der  Grundbuchordnung  entstammt 
dem  G.  v.  22./VI.  1891  für  Elsaß-Lothringen. 
Bedenkt  man,  daß  der  Staat  im  allgemeinen 
Interesse  das  Hypotheken-  und  Grundbuch- 

wesen geordnet  und  dabei  d;e  Mitwirkung 
der  staatlichen  bzw.  Gemeindebehörden  vor- 

geschrieben hat,  den  einzelnen  also  zwingt, 
sich  bei  Vornahme  von  Privatrechtsge- 

schäften der  Hilfe  der  Behörden  zu  be- 
dienen, so  ist  die  Garantie,  es  werde  dem 

einzelnen  ein  Schaden  aus  dieser  Ein- 
mischung nicht  erwaschen,  eine  Forderung 

der    Gerechtigkeit.       Die    Regelung   dieser 

Frage  in  der  in  §  12  GBO.  festgesetzten 
Weise  bietet  aber  dem  Beschädigten  den 
Vorteil,  daß  er  icht  erst  gegen  den  Be- 

amten, der  doch  am  Ende  zahlungsunfähig 
sein  kann,  zu  prozessieren  hat,  um  dann 
den  Staat  oder  die  Gemeinde  in  Anspruch 
zu  nehmen,  und  daß  er  weiter  sich  nicht 
mit  der  schwierigen  Feststellung,  ob  seine 
Beschädigung  auf  einem  Versehen  des 
Grundbuchrichters  oder  des  Grundbuch- 

führers beruht,  zu  plagen  hat.  Andererseits 
tritt  wegen  der  dem  Staat  oder  der  Ge- 

meinde gegen  den  Beschädiger  zustehenden 
Regreßforderung  die  endgültige  Haftung 
von  Staat  oder  Gemeinde  auch  nach  dieser 
Regelung  nur  dann  ein,  wenn  der  Beamte 
den  von  ihm  verursachten  Schaden  selbst 
nicht  decken  kann. 

Die  Landesgesetzgebung  kann  die  Regreß- 
pf licht  des  Beamten  gegenüber  dem  Staate 
mildern.  Das  ist  z.  B.  in  Preußen  geschehen 
(Beschränkung  auf  dolus  und  culpa  lata 
Pr.  AG.  GBO.  Art,  8;  das  G.  v.  l./VIII.  1909 
und  ebenso  das  RG.  v.  22./V.  1910  nahmen 
aber  für  sonstige  Fälle  der  Beamtenhaftung 
die  Beschränkung  nicht  auf.  Motive  S.  10; 
Motive  des  Reichsgesetzes  S.  8),  ebenso  in 
Sachsen-Koburg-Gotha,  Sachsen-Meiningen, 
Schwaizburg-Rudolstadt,  Waldeck,  ähnlich 
in  Bremen. 

Die  Schadenersatzklage  des  Beschädigten 
gegen  den  zum  Ersatz  des  Schadens  ver- 

pflichteten Staat  ist  bei  demjenigen  Amts- 
oder Landgericht  zu  erheben,  in  dessen  Be- 

zirk die  zur  Vertretung  des  Fiskus  in  dem 
Rechtsstreit  berufene  Behörde  ihren  Sitz 

hat  (§  18  ZPO.).  Die  Klage  gegen  die  Ge- 
meinde gehört  vor  das  Gericht,  in  dessen 

Bezirk  der  Ort  der  Gemeindeverwaltung 
liegt  (§  17  ZPO.).  Die  Schadenersatzklage 
verjährt  in  drei  Jahren  von  dem  Zeitpunkt 
an,  in  welchem  der  Verletzte  von  dem 
Schaden  Kenntnis  erlangte,  und  ohne  Rück- 

sicht auf  diese  Kenntnis  in  dreißig  Jahren 
von  der  Begehung  der  schädigenden  Hand- 

lung an  (§  852  BGB.).  Haften  Staat  oder 
Gemeinde  nur  subsidiär  (oben  sub  b),  so  be- 

ginnt die  dreijährige  Verjährung  erst  dann 
zu  laufen,  wenn  feststeht,  daß  von  anderer 
Seite  kein  Ersatz  zu  erlangen  ist.  Denn 
früher  ist  der  Anspruch  gegen  den  Staat 
oder  die  Gemeinde  nicht  entstanden  und 
die  Verjährung  einer  nicht  gegebenen  Klage 
kann  nicht  beginnen  (§  198  BGB.). 

Nach  österreichischem  Recht  haftet 
der  Grundbuchbeamte  für  jeden  Schaden, 
den  er  durch  schuldhafte  Uebertretung 

seiner  Amtspflicht  verursacht  hat,  voraus- 
gesetzt, daß  die  ordentlichen  Prozeßrechts- 

mittel keine  Abhilfe  gewähren.  Neben  ihm 

haftet  gleich  einem  „Bürgen  und  Zahler" d.  h.  als  Mitschuldner  der  ungeteilten  Hand 
der  Staat.  In  der  Schweiz  sind  oie  Kantone 
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für  allen  Schaden  verantwortlich,  der  aus 
der  anrichtigen  Führung  des  Grundbuchs 
entsteht,  und  zwar  gleichgültig,  ob  die 
Grundbuchbeamten  den  Felder  herbei- 

geführt haben;  doch  ist  konkurrierendes  Ver- 
schulden der  Beteiligten  zu  berücksichtigen. 

Der  Kanton  hat  den  Rückgriff  gegen  die 
Beamten  und  Angestellten  der  Grundbuch- 
Verwaltung  Bowie  gegen  die  Aufsichtsorgane, 
und  zwar  wegen  jedes  Verschuldens  (§  955 
ZGB.).  In  Frankreich  endlich  haften  die 
Registerbeamten  nur  für  den  durch  grob- 
fahrlassige  Pflichtverletzungen  verursachten 
Schaden.  Es  handelt  sich  dabei  um  die  ge- 

wöhnliche Klage  auf  Schadenersatz  wegen 
unerlaubter  Handlungen,  weichein 30  Jahren, 
jedoch  nach  Niederlegung  des  Amtes  in 
10  Jahren  verjährt.  Da  der  französische 
Registerbeamte  in  dieser  seiner  Eigenschaft 
gar  nicht  Staatsbeamter  ist,  bo  kann  von 
einer  Haftpflicht  des  französischen  Staats  für 
die  Versehen  der  Registerbeamten  keine 
Rede  »ein.  --  Nach  englischem  Grund- 
buohrecht  wild  aus  einem  Teil  der  Gebühren 
ein  insurance  fond  gebildet,  ans  welchem 
zunächst  die  Entschädigung  für  den  durch 
unrichtige  Eintragungen  eingetretenen  Scha- 

den gefordert   werden  kann,  subsidiär  haftet 
der  Staat.    Die  Registerbeamten  unterliegen 
dem    Regreß  des    Staats   bzw.  des   Funds 

n  ihres  Verschuldens  nach  allgemeinen 
zivilrechtliche       Gl         -atzen.         J)ie     Ent- 

.  Ugung    aus    dem     Funds    bewilligt    der 
i .  r  mit  B  kurs  an  das  Gericht, 
doch  kam  h  unmittelbar  angegangen 
weiden. 

Qanllei  ii M <i  I.  teratur:    l.  Quellen:  i.  Tran- '  Art.  2098  bis 
III.   185 

■        .  i  ii,  d  '•  unbi  wegliche 
i  . ■■/./.  hung    d»  - 
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Instruktion   dazu  v.  IS.IIII.    is..'.:,    Priorüätsord- 
numj  r.  I.   VI.  1822.  —  Wür/trinlurijisr/irs  PfandO. 

v.  i'i.jlV.  1885,  Gesetz,  du  vollständige  Entwick- 
lung des  neuen  Pfandsystems  betreffend,  r.  21. jV. 

U  8,  Gesetz,  betr.  die  Führung  der  Bücher  durch 
Gemeindebeamte  v.  l.:.UY.  1878,  VoüzugsVfg. 

des  Justizmmisters  dazu  r.  /;.//!'.  1878,  Voll- 
zugsV/g.  v.  S./XII.  1888,  betr.  Anlegung  und 
Führung  der  Qemeindegüterbücher.  —  Ergän- 
tungsVfg.  dazu  v.  6,/XII.  1886  und  Vfg. 
v.  i'.i.W  1849,  betr.  die  Erhaltung  und 
Fortfährung  der  Flurkarten  und  Bureaukataster 

(R  l /.'/.  .s'.  677).  —  Weimarische  Pfand-  und 
PrioritätsGG.  v.  I.  und  7./V.  1889  und  die 

AusfährungsV.  dazu  v.  l.'.jlll.  ls/,l.  — 
Rudolstädisches  <■'.  v.  6./VI.  1866  aber  Ver- 

besserung des  Hypothekenwesens  und  Ausfährungs- 
Verordnung  dazu.  Preußischer  Kreis  Lauen- 

burg: V.  zur  Verbesserung  des  Hypotheken- 
Wesens  v.  16.  III.  1886  und  Schuld-  und  Pfand- 
prdtokollordnung  v.  26.JV.  1860.  —  Mecklenburg- 
Schwerin  und  StreUtz:  Revidierte  Hypotheken- 

ordnung für  Landgüter  v.  18. /X.  I84.8  und  die 
revidierte  Hypothekenordnung  für  <lir  Erbpacht- 

stellen in  den  Kloster  gutem  v.  8./XIL  1858. 
.:.  Grundbuchsystem:  Preußen:  <!.  über  den 
Eigentumserwerb  uu,t  die  dingliche  Belastung 
von  Grundstücken  usw.  v.S./V.  1878,  Ausfährungs- 

Vfg.  v.  :>.., !IX.  1878  (JMBl.  S.  178),  All- 
gemeine Vfg.  r.  5./VI.  1877  um  I  v.  l./X. 

1877  (JMBl.  8.  108  und  S.  216)  sowie  Grund- 
buchordnung von  demselben  Tage.  —  Nassau- 

isches StockbuchsG.  v.  16. /V.  1851  und  G.  über 
das  Pfandrecht  und  die  Rangordnung  der  Gläu- 

biger von  demselben  Tage.  —  Endlich  G.  r. 
U./IV.  isss  ii/nr  (Ins  tirundbuchwesen  und  die 

Zwangsvollstreckung  in  das  unbewegliche  Ver- 
mögen im  Geltungsbereiche  des  Rheinischen 

Rechtes.  —  Sachsen:  BGB.  v.  .'.//.  1868 
und  V.  v.  •'.//.  1866  §§  S 

V.  vom  August  1868,  G.  v.  25./II.  188  ■ 
über  dii  Löschung  von  Reallasten  im  Grund- 
und  Hypothekenbuche.  -  G.  v.  l'i-jl.  1884  über 
,/,,  Zuständigkeit  der  Grund-  und  Hypotheken- 

behörden Ini  Grundstückshinzuschlagungen, 
Oldenburg:   an.  v.  8./IV.   1876  und   28.fi.   1879. 

EinfUhrungsG.  tur  GBO.  v.  8./IV.  1876  ,sSs'  8ff. 
Koburg- Gotha:  <:.  v.  Uj 'III.  1877.  Braun- 

schweig: G.  r.  8./ III  1878.  -  Minist,  riol- 
Instruktion    <■■    26.ftV.     ■  Zurückfährung 

,,,, 11, ,,,/,,,■   auf  die  Si  paratio 

Anhalt:    a.  v.  ll.jlll.   1877.  [Itenbx 

v.    I8.fi  1/  vningen:    GG.  v.  16    1  /  / 
1888  und    >  ■■»1   7.)  \7.    /  •  ■■ /'  -  ■  ni  "/,,  ,7,, . .,  „  ■  GG.  v. 
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StreUtzer  Hypothekenordnung  für  Grundstücki 
der  ritterschafüichen  Hintersassen  v.  S.fll.  1855 

und  revidierte  Hypothekenordnung  •■■  ."f.jXII. 
1872.  —  Oesterreirh  :  Allgemeines  bürgerliches 
Gesetzbuch  §§  4SI— 471  >/.  GrwndbuchG.  v.  25.\VIL 

mit  Voüzugsvorschrift  v.  12.(1.  1872.  —  GG. 
v.  24-IV.  1869  11  ml  r.  23.JV.  1888  über  die  Evir 
denz  lw.lt  tmg-  des  Grundsteuer katasters.  —  Ferner 
<lir  Zusammenstellung  der  Über  die  Anlegung 
wusr  Grundbücher  und  deren  innere  Einrich- 

tung erlassenen  Gesetze  in  der  Manzschen  Gesetz- 
ausgäbe  IUI.  XVIII,  s.  250— S62  —  II.  Teil- 
novelle  :<"»  .1.  BGB.  c  .'.'.17/.  1915,  III.  Teil- 
„.null.'  zum  A.  BGB.  v.  1:1. /  III.  1:110  §§  in—:,.;. 

Schweiz:  ZGB.  Art.  942 ff.  und  V.  betr. 
das  Grundbuch  c  22./II.  1910  (Kommentar  zum 
Zivilgesetzbuch  von  Wielwnd,  Handausgabe  an 
1  hirti-Forres). 

Deutsches  HCl:,  v.  t8./VJJI.  1896  ml-'  •/<  »1  /;'.'. 
r.  18.JVLU.  1896.        Deutsche  Grundbuchordnung 
tj.  24.ll/l.   1897.         <!■   über  die  Zwangsverstei- 

gerung   und  Zwangsverwaltung    v    :',.\lll.    1897. 
HypothekenbankG.    <•.    1S./VII.     1899.        Reichs- 
siedlungsG.    •■.  11.  VIII.    1919,    HeimstättenG.   c 

\920.     GerichtsentlastungsG.  <■•  11:  III.  19  l 
(§  7).  —  Preußen:   AG.   GBO.    <•.    V6.JIX.   1899, 

nderl  durch    f  13    'In     V.  ,-.    10.\IH.    1919 
•    .',;.   Kgl.     V.  v.  1S.JXI.   1899,  abgeändert 

/>.////.     1914,    JustizmmisterialVfg.    >■.     20.\XI. 
■     •■•;,  1907,  1908,  r'ii.  1914,  1916, 

1919  (vgl.  0.  Fischer,  GBO.  S.  180).  Vgl.  noch 
<:.  ".  1.  IV.  1916,    V.  über  Familiengüter  v.  lO.jIII. 

■     ;    I  :'■>   ,1.   v.   80.JXII.    19 
SO.jIV.    1919   (Erbbaurecht),    AdelsG.     v.    ..'•;./ 17. 
1920,  dazu  G.  v.  .111.  1921.  JMvnVfg.  über 
die  Entlastung  der  Gerichte  v.  1921. —  Bayern: 
AG.    GBO.    >:.  .'',17.    1899,    dazu    G.   v.  2S.JVII. 
1921,  dazu  GG.  v.  18./VI.  1898  (rechtsrh. ;  hierzu 
V.  v.  iS.fVIL  1898),  l.\VII.1898  (Pfalz:  hierzu 
V.   v.  28.JVIII.    1898),    V.    v.    I.IVII.   1898  (buch- 

Grundstücke).  G.  v.  i;.\VIIl.  1910  (Güter- 
Zertrümmerung;  hierzu  Bek.  >■.  i;.jll.  1916, 
1S./IX.  1917,21.11.  1921,  19.JUI.  1921);  G.  v. 
14. IUI.  1917  >i.  v.  17 III.  1918  (öffentl.  Lasten); 

<;.' v.  r.jvm.  uns,  lo.jx.  1919,  ::.\vii.  1921 
(Bergrecht);  G.  <•.  ;sJI/I.  ».  v.  .'■'■.'  VIII.  1919, 

HI.  1920  (Lehen);  <l.  v.  9.JV.  1918,  28.JIII. 
[8,  14.JVI.  1919  (Fam/Udenfideikommisse),  dazu 

V.V.26./IX.  im:»;  V.v.  7.IX.  1919  (Erbbaurechts- 
Rang  sowie  Bek.  v.  10.JVII.  1920,  8./VI.  1921 
(Erbbaurechtseintragung);  Bek.  c  27./VII.  im:, 

i;.jl\.  mir,,  IS.\VII.  1917,  <:.  <■.  2.\LT.  1:121, 
Brk.  v.  SO.jIII.  1921  (Zwangsversteigerung);  Bek. 

v.  6.IIV.  1921  (Geschäftseinführung);  <1.  r'.  lö.jVII. 1916,  28.\ILT.  1919  (Ansiedlung);  Bek.  r.  5.]IX. 
IUI!)  vnil  27./V.  1920  (landwirtschaftliche  Grund- 

stücke); G.  v.  .''./ 1'.  1918  (Zwangsabtretung).  ■ — 
Sachsen:  G.  zur  Ana/,  einiger  mit  dem  Ulli:, 
zusammenhangender  ReichsGG.  r.  15./VI.  1900, 
V.  zur  An*/,  der  GBO.  v.  26.IVII.  1899,  dazu 
V.  v.  27.fi.  1918;  G.  v.  25.JIV.  1916  mit  V.  v. 
2.JVII.  1919  und  v.  23.JIX.  1919  (Zusammen- 

legungen), G.  über  den  Verkehr  mit  Grundstücken 
v.  20./XI.  1920  mit  V.  r.  19.JIX.  1919,  r  I.IVII. 
1921  >/.  Sl.jVIII.  1921;  V.  zum BeichshevmstättenG. 
r.   V>. IV.  1920,    V.  zum  ReichssiedlungsG.  v.  lO.jI. 
1920  u.  29-1111.  1921,  G.  über  das  Kohlenberg- 

baurecht >•.  14.1 'VI.  1918  und  21.1 VII.  1919  und 
9./II.  1020  mit  V.  v.  24-\VI.  1918  und  2ö.\IX. 
1920.  —  Württemberg:  AG.  BGB.  u.  NebenGG. 
v.    25.1  VII.   1899,     V.    betr.    Grundbuchwesen    v. 
Ifindwörtertmck  der  Staatswissenschaften,    i.  Aufl 

SO.   VII.    1899,    G.    v.   22.JXII.  1910    und  29.IIII. 
1918  (zum  BergG.  r.  1874  bzw.  1990),  vorläufiges 
FideikommißG.  r.  27. IV.  1920  mit.  Ausf.  Verf. 
v.  ',.\V1.  l:>. '11  mi.l  .:/. I  VIII.  1920;  Verf.  v.  10.\III. 
vn:>  (Verkehr  mit  landwirtschaftl.  Grundstücken); 
Verf.  r.  2S.\III.  1921  (Erbbaurecht).  —  Baden: 
Ad.  GBO.  r.  in./ VI.  1S99,  G.  betr.  Vereinigung 
der    Grund-    und    ühterpfandbücher    v.    I4.IIV. 

G.     betr.    Eintragung    des    Eigentums    r. 
/;.  IV.    1898,     Landesherrl.    V.    v.    ll./IX.    1897, 

IS.jXII.  190,1,   12.11.  1901,  4.\V.  1901. 
C.  betr.  den   Verkehr  mit  Grundstücken  v.  15. /IV. 
1919  mit  Ausführungsvorschriften  v.  I4.IV.  1919, 
.11.11.  lo.'ii  „,,,/  14.IV.  1920,  nebst  VerlängerungsG. 
(bis    15.    VI.    1921)    V.11./V.    19/1.    —  Hessen.. ■   AG. 
<;>;<i.  v.  S2./VII.  1899,  <!.  betr.  Anlegung  des 
Grundbuchs  v.  10. IUI.  1899,  <i.  betr.  Fortführung 
,/er  Grundbuchkarten  usw.  u.  i',.\VH.  1900,  V. 
,■.  IS.IL  1900.  <!.  r.  2S.JV.  1914  (Teilung),  v. 
W.jIII.  1917  (Abbaurechte),  LandG.  <•.  l.jIX.  1919 
,„it   Vollzugsordnung  v.  l.\IX.   1919  G.  ,-.  Sl.jXII. 
i':'r:      (/::■;;:  !i::;;:Liiii  ).n       >  ,n      I  :   ./euse/n;  tts,\--/it) 

H.  r.  12.JIII.  1920  (Bergrecht),  Bek.  >•'.  25.1  III. 
1918  (landwirtschaftliche  Grundstück,),  ]'.  r. 
/;.;T.  1920  id.  m.  b.  II.).  —  Mecklenburg- 
Schwerin:  AV.  Gilt),  v.  :>.>! V.  1899.  —Sachsen- 

Weimar:  AH.  GBO.  e.  is. IV.  1:100,  höchste  I'. 
Intr.  Grundbuchwesen  ,■■  II. II II.  1908,  Min]'. 
v.  I.'JIII.  1908  11.  VS.jXII.  1908.  G.  ,-.  ?S.\VI.1915, 
MinV.  v.  9.JIII.  1917  11.  (I,i„ ,l,r.  Grundst.)  v. 

14.JV.  1918;  '•.  is. IX II.  1920  (Erbb.  R.)  —  Mecklen- 
burgSlrelitz :  A  V  GBO.  0.  9./ IV.  1899.  —  Olden- 

burg: All.  GBO. für  Oldenburg  v.  15.1  V.  1899, für 

Birkenfeld  v.  IS. (X.  ls:>:>,  ./'»'/•  Fürstentum  Lübeck 
v.  15.\V.  1899,  AV.  r.  15.1  V.  1899  (Oldenlmrg), 
abgeändert  28.JVIII.  1919,  18. fX.  1899  (Birken- 

feld) abgeändert  .'SJV/II.  1919,  15.JV.  1899 
(Lübeck),  abgeändert  28.JVIII.  1919;  Ent- 
lastungsG-  v.  .'••'. / 17/.  1921.  —  Braunschweig: 
AG.  GBO.  v.  12.  VI.  is:i:i,  AV.  v.  12.) VI.  1899. 

Sachsen-Mevnimgen :  AG.  GBO.  v.  I4.JVIII. 
1899,  AV.  r.  10./ XII.  1899,  SiedlungsG.  v.  25./ VII. 
1:11:1.  Sachsen-Altenburg:     AG.     GBO.    v. 

/,./}'.  1S99,  AV.  r.  5.1V.  1899.  —  Sachsen- 
Koburg-Gotha:  AG.  GBO.  23-IX.  1899, 
AV.  l./XLI.  1899;  Einführung  des  Bayrischen 
Rechts  in  Koburg,  Hm/r.  G.  v.  18.  XII.  18 20. 
—  Anhalt:  Ad.  GBO.  20.fi  V.  1S99,  A  V.  10.JXII. 
1S99.    Sie, II, in, ist;,    v.   12.IX.  1918,   V.  V.  U\I 1920, 

Allg.  Verf.  v.  15./ III.  1920  (Erbbaurechte).  - 
Schwarzburg-Budolstadt:  AH.  < IB. 28-111. 1900.  — 
Sch/warzburg-Sondershausen :  AG.  GBO.  29.JVII 
1S99.  't.\IV.1919.  —  Wahleck:  AG.  GBO.  11./XI1. 
IS99,  AV.  20JXII.  IS99.  —  Reuß  ä.  L.:  AG. 
GBO.  v.  2SJX.  ls:i:i,  AV.  v.  0.1  XII.  1899.  - 
Reußj.  I.. :  AG.  GBO.  10./ VIII.  1899,  SiedlungsG. 
.,.  22.IXII.  1918,  dazu  G.  des  Volksstaats  Haß 

v.  21.IXI.  1919,  t;i;v.  r.  18. 1  VI.  1021.  —  Schaum- 
burg-IAppe:  AG.  GBO.  19.\VIII.  1899.AV.  v. 
2./ XII.  1S99.  —  Lippe:  AG.  GBO.  v.  17./XI. 
1899.  —  Lübeck:  AG.  GBO.  18./ XII.  1899,  AV. 
v.  24.II.  199H.  V.  v.  23. III.  1917  und  v.  20-1111 

1018  (Landgüter)  AblösungsG.  v.  26.11.  1919  und 
10.  IV.  1919.  —  Bremen:  AG.  GBO.  lS./VII. 

is:>9,  A  V.  19-IXII.  1899.  —  Hamburg:  AG.  BGB. 

und  GBO.  14-1 VII.  1899,  abg.  1914,  1919,  192:', Anw.    v.    1899,  abg.  1921. 

B.  Literatur:  Deutsches  Hypothekenrecht. 

Nach  den  Landesgesetzen  der  größeren  deutschen 
Staaten  systematisch  dargestellt.  Unter  Mitwirkung 

von   v.  Bar,  Demburg,  Exner,  Hinrichs,  Puchelt, 
Bd.  V. 

24 



370 Hypothekenbuch-  und  Grundbuchwesen 

Regelsberger,  Römer,  Siegmann  herausgegeben 
von  Victor  v.  Meibom.  Leipzig  1871  1891, 
8  Bde.  —  Müller,  Tngrossation  des  Grund- 

eigentums,   1856   null  desselben   Pfandrecht,  1871. 
—  l{and<i,  Eigentumsrecht,  T.  Abteilung,  Leip- 

zig 1884,  t.  Aufl.  1898.  stroltal.  Zur  Lehre 
vom   Eigentum    der   Immobilien,   Gras   M 
Hu  rcl.hu  rtlt.   Besits  und  Grundbuchrecht,   Wien 

1889.    —    Wächter,    Erörterungen,    ILjt  I. 

von  Meibom,  im  Archiv  für  zivil.  Praxis,  Bd.  i ,'. 
S  \tascher,    Das   deutsche    Grund- 

buch-     und      Hypothekenwesen,      Berlin 
—  Zacharlae  r.  Ungenthal-Crome,  Hand 
buch  de*  französischen  Zivilrechts,  8.  Aufl., 
Heideü  .   Bd.   LT,    \ 

—  t'rome,  Grundzügt  des  romanischen  Rechts  in 
Holtzendorß  yklopädie  1914,  /!l/-  !l- 
5  tU  usch,  l>i.  Zurückfährung  des  Grund- 

buchs auf  du  Steuerbücher  für  die  östlichen  und 
inzi  ii  desprt  ußischt  n  sinnt,*,  /:,  rlin 

Koppers,    D  ■    Verbindung  des  Grund- 
buchs   mit    der    Katasterkarte    in    Rassows    und 

K&ntzt  tum  deutschen  Recht,   Bd.  86, 
8,  Rocholl,     Der    dinglicht 

i  ■.  ;.  Abhandlung  in  dessen  Besprechungen 
warn  Rt  chtsfälu  »  aus  dt  r  Praxis  des  Rt  ichsgt  richts, 

Bd.  LT,  S.  441  ff.,  1890.        Kindel,   Das  Rechts- 
■    und  sein   Rechtsgrund,   Berlin 

Bugen    tauche,    Grundbegrifft    des  Sachenrechts 
i .  ii,  ,i,ii,i,i„.  j.  ii  -   mff.  — 

M ,,  ,1,  ii  in,  in  r.  I  idbesitzgleichen  Gerechtig- 
handlung  tum  Grundbuch,  im 

/.',  cht    dt  /■    Gt gt  n/wart, 
Jid.  IL  8.   Iff.         Haffner,    Du    zivilrechtliche 

Verantwortlichkeit    ,1,  ,■    Richter,    FVeiburg    1888. 
Kiewitc,  Entschädigungsansprücht    aus 

trehtswidrigen  Amtshandlungen,   Berlin 
1,1,1,1,    Loening,    Du   Haftung  des  Staates  aus 

/.'•  Wtntt  ii,  l'nml:- 
fürt  a.  O.  Gierke, 

i:    ■    Herrnritt,  Gutachten  zum     ■■■■' 
•  Haftung   <<<■■<  Staates   usw.  —  Die 

und  j,f  ußischt  ><  Prw  at- 
Stobbt .    Roth     md  O.   Gierke    LT, 

Ii,  ,  nliii  in  luesler- l'.ccius. 
'  /  in  il   l'Ji  ischc. 

i  und  dort  Zitiert*  . 

Ehmar,  Die  Novelle  zum  Allg.  BGB.  1916.  — 
Zum  englischen  Recht:  E.  Heyma/nn,  Überblick 
über  das  englische  Privatrecht,  Holtxendorff-Kohlers 
Enzyklopädie  Bd.  II,  1914,  s-  809ff.  besonders 

S.  ■:.'/()'.  und  dort  Zitiertes  dazu  .1.  K.  Kuhn. 
Grundzüge  de*  englisch-amerikanischen  l'rimt-  u. 

■  ■■■■  chts  1916, 8.  i  ;•"•.//'.  Geschichte  des  Grund- 
buchs: namentlich  die  Arbeiten  /*.  Itehmes. 

insbesondere  Lübecker  Oberstadtbuch  1896,  Stadt- 
rechtsforschungen I908ff.  -  l>ir  Lehrbücher  des 

Bürgerlichen  Rechts  von  Dernburg  ( ///\  1908), 

Endemann,   dl".    1906),  Cosack   (LT*,    1918), 
l.iiiicccerus-Lchmuiiu  {II-,  1901),  Wolff  (II  u 

(rome  (III,    im).-,).  Die  Kommentan 
und  Ausgaben  -um  Hall.  III.  /lue/,  von 

Planck  (19X0*),  liier, in in, i  (1914*),  s'"" 
dinger  (19£0*),  und  zur  Grundbuchgesetz- 

gebung '■<■//  Turna/u  Förster  (1906*), 
Fuchs  (1918)*,  Predari  (1918*),  Güthe  (1918*), 
O.    Fischer   (19201).  Strecker,    Die   allge- 

meinen   Vorschriften    des   BGS.    Über   RechU    owi 

Grundstücken,    Berlin    1898.    --    simeon.     />/< 
l'i  iclisijriiiidliiirlmrd nu inj.       Zur     l'.i iijü/iriiiiij     in 
das  Grundbuchwesen  des  Deutschen  Reichs,  Berlin 
1897.  •/.  Böhm,  Das  materielle  undformellt 

Ii,  ichsgrundbuchrecht,  Hannover  1898.—  Willen- 
liiielicr,  l/iegenschaftsrecht  und  Grundbuchord- 
im  inj  t'JO/,.  —  A.  .\  iijllin  um ,  DiiitsiLn  s  lliifin- 
thekenwesen  1918,  19S1*.  Heeher.  Ausfährungs- 

,nu  /:<:/:.  1901  mit  Nachträgen.  Dit 
deutsche  Kolonialgesetzgebung,  bisher  n  Bde. 
En  tsch  •  id  u  u  ge  n  :  Rt  ichsgerichtsentscht  idun 

gen  in  Zivilsachen  iL'ii.i:  Entscheidungen  in  An- 
gelegenheiten der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  und 

des  Grundbuchrechts,  tusammengestellt  im  Reichs- 

justizamt *  L'.I  A.)  :  Rechtsprechung  der  Oberlandes- 
gerichte, herausg.  von  Mugdam  u  ml  FaUcma/n  u  .- 

Jahrbuch  der  Entscheidungen  des  Kammergerichts, 
herausg.  r<m  Johow-HA/ng  usw, 

Schollmeyer  (f).    /.'.  Heymann. 

Hypothekenversicherung 
Versicherungszweige,  klein«  n 



I  (J). 
Jagd. 

1.  Begriffliches.  2.  Bedeutung.  3.  DieErzeug- 
Tiisse  der  Jagd.  4.  Ergiebigkeit.  5.  Statisti- 

sches.   6.  Geschichtliches. 

1.  Begriffliches.  Unter  Jagd  im  Sinne 
von  Jagen  versteht  man  das  planmäßige 
Verfolgen,  Erlegen  oder  Fangen  wild  leben- 

der Tiere,  deren  Fleisch,  Fett,  Fell  (Balg), 
Gefieder  oder  Gehörn  nutzbar  ist  oder  die 
wegen  ihrer  Schädlichkeit  im  allgemeinen 
verfolgt  werden. 

Die  jagdbaren  Tiere  fallen  gemein- 
hin unter  den  Begriff  Wild.  Welche  Tiere 

jagdbar  sind,  bestimmen  die  Jagdgesetze. 
Auf  die  Besitzergreifung  eines  jagdbaren 
Tieres  hat  nur  der  Jagdausübungsberechtigte 
Anspruch;  die  nicht  jagdbaren  Tiere  dagegen 
kann  sich  jedermann  frei  aneignen  vorbe- 

haltlich der  Einschränkungen,  welche  durch 
Gesetz  oder  Verordnung  im  öffentlichen 
Interesse  für  die  Art  der  Verfolgung  dieser 
Tiere  (Gebrauch  von  Schußwaffen,  Schlingen- 

stellen, Giftlegen  usw.)  oder  für  die  Ver- 
folgung an  sich  (Vogelschutzgesetze)  festge- 

setzt sind.  Für  jagdbar  werden  oft  auch 
schädliche  Tiere  erklärt,  um  sie  wegen  ihres 
seltenen  Vorkommens  vor  Ausrottung  zu 
bewahren,  in  Preußen  z.  B.  Adler  und  Fisch- 
otter. 

Vom  Standpunkte  der  Jagdpflege  aus 
unterscheidet  man  gewöhnlich: 

a)  Nützliches  Haarwild  (Elch-,  Rot-, 
Dam-,  Reh-,  Schwarz-,  Gemswild,  Hasen, 
Murmeltiere); 

b)  schädliches  Haarwild  (Bären,  Wölfe, 
Luchse,  Füchse,  Marder,  Dtisse,  Fischotter, 
Dachse,  Wildkatzen); 

c)  Nützliches  Federwild  (Auer-,  Birk-, 
Haselwild,  Fasanen,  Reb-,  Schnee-,  Stein- 

hühner, Wachteln,  Schnepfen,  Wildtauben, 
Wildgänse,  Wildenten,  Drosseln  usw.); 

d)  schädliches  Federwild  (Adler,  Habicht, 
Falken,  Sperber,  Bussarde,  Eulen  usw.). 

Zur  hohen  Jagd  gehören  das  Elch-,  Rot-, 
Dam-,  Schwarz-,  Gems-,  Steinwild,  Wisent, 

Mufflon,  in  der  Regel  auch  das  Reh,  ferner 
Bär,  Luchs,  Wolf,  Auerwild,  Trutwild,  Trappe, 
Kranich,  Schwan,  Adler,  Uhu.  Das  Reh 
wird  oft  auch  zur  Niederjagd  gerechnet.  Wo 
noch  eine  besondere  Mitteljagd  ausge- 

schieden wird,  zählen  dazu  Reh,  Schwarz- 
wild und  Wolf.  Unter  die  Nieder jagd 

fallen  alle  anderen  Wildarten.  Diese  Unter- 
scheidungen reichen  in  die  Zeiten  der  Jagd- 

regalität  zurück  und  werden  heute  in  der 
Weidmannssprache  noch  festgehalten. 

Ueber  die  Schon-  oder  Hegezeiten, 
in  welchen  die  Erlegung  bestimmter  Wild- 

gattungen verboten  ist,  bestehen  innerhalb 
des  Deutschen  Reichs,  Oesterreichs  und 
Frankreichs  leider  keine  einheitlichen  Be- 

stimmungen. Hierdurch  wird  die  Kontrolle 
über  die  Einhaltung  derselben  namentlich 
in  den  Grenzgebieten  sehr  erschwert.  Eine 
vollständige  Zusammenstellung  der  Schon- 

zeiten, welche  in  den  deutschen  Bundes- 
staaten, in  Oesterreich  und  in  der 

Schweiz  gelten,  findet  sich  in  dem 

„Forst-  und  Jagdkalender"  von  Neu- 
meister (Berlin,  Springer).  Maßgebende 

Gesichtspunkte  für  die  Begrenzung  derselben 
sind  die  Rücksichten  auf  die  Zeit  der  Fort- 

pflanzung der  Tiere,  auf  die  Schonung  der 
Feldfrüchte  bei  der  Ausübung  der  Jagd,  auf 
die  günstigste  Benutzbarkeit  des  Wildbrets 
und  der  Felle,  auf  die  zeitliche  Verkaufs- 

möglichkeit des  Wildbrets,  auf  die  Erhaltung 
eines  angemessenen  Wildstandes  überhaupt 
und  auf  die  Land-  und  Forstwirtschaft. 

Nicht  alle  Tiere,  welche  jagdbar  sind, 
genießen  auch  eine  Schonzeit,  so  z.  B.  nicht 
die  Wildschweine,  Füchse,  Wildkatzen,  Mar- der u.  a. 

2.  Bedeutung.  Die  Bedeutung  der  Jagd 
ist  bedingt  von  der  Kulturstufe  der  Völker 
und  Länder.  Den  Jägervölkern  war  und  ist 

die  Jagd  Lebenselement  und  erste  Erwerbs- 
quelle. Ausgedehnte  Jagdgründe  ermöglichen 

eine  rein  okkupatorische  Ausnutzung  ohne 
zielbewußte  Pflege,  von  einer  Jagdwirtschaft 
ist  hier  keine  Rede.    Im  modernen  Kultur- 
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Staate  müssen  die  natürlichen  Existenzbe- 

dingungen der  Jagd  oft  mit  großen  wirt- 
schaftlichen Opfern  erhalten  oder  wieder- 

hergestellt werden  (Jagdpflege).  Je  inten- 
siver and  rationeller  die  Bodenkultur  ent- 

wickelt ist,  um  so  mehr  tritt  der  produk- 
tive Gewinn  des  Jagdbetriebea  zurück  und 

der  immaterielle  Nutzen  in  den  Vordergrund. 
Rein  rechnerisch  betrachtet,  arbeitel  die 

Ja  (Iv.iri schall  in  Landern  mit  hochent- 
wickelter Bodenkultur  wohl  immer  mil  Ver- 

lust. l>as  Nutzwild  nährt  sich  zwar  teil- 
weise von  solchen  vegetabilischen  Stoffen, 

welche  die  Land-  und  Korst  w  in  schall  nicht 
mehr  ökonomisch  zu  verwerten  vermag;  in 

dieser  Richtung  verhall  sich  die  Jagd  ähn- 
lich wie  die  Bienenzucht  und  Fischerei. 
das  ist  doch  nur  der  kleinere  Teil  der 

Wildnahrung,  der  weitaus  größte  Teil  geht 
aul  Kosten  des  land-  und  forstwirtschaft- 

lichen Ertrages.  Die  Landwirtschaft  ist 
Düber  der  Forstwirtschaft  im  Von  eil, 

weil  nur  die  Ernte  eines  Jahres  beschädigt 
oder  vernichtet  wird,  der  Schaden  sofort  in 

die  Augen  Bpringl  und  deshalb  durch  direk- 
rsatzanspruch  oder  evtl.  durch 

hohe  Jagdpachterträge  für  den  betroffenen 
/iT  wieder  well  gemacht  werden  kann. 

In  der  Forstwirtschaft  steht  oft  der  Kultur- 

E  pii  le,  obgleich 
die  i:  ng  im  Einzelfalle  und  Einzel- 
jahre  auf  den  großen  Waldilaehen  nicht  so 

;t  wie  in  der  Landwirtschaft. 
Würden  die  Forstwirte  den  durch  Abäsen 

von   Knospen  und  Trieben,  durch   Verzehren 
1  Etindi  i  Schalen), 
\  und  Schlagen  mit  den  Geweihen  ent- 

iden    rieht i^    berechnen    und 

.Hein  den  indirekten  Verlust  zahlenmäßig 
welcher    infolge    mangelhafter 

Betnebsmaß- 
i.aln:  oleher 
nur  i  auf  den   Wildstand  -ich 

in    den    ineisten    Fällen 
:   6  treten. 

com    privat wirt- ■  fen  meisten 

1  allen  ein  ungei  es  VergnO  en 
lii   .1 .;  dpaent, 

den    .  itz,    .Munition, 
Hundehaltung,    Kleidei    und    Schuhe, 

iffen 

und  .!  Wildscl  aden, 

für  'i  Ja  d- 
-    und    '/.■  kann lallen   durch 

•  • 

kommt  der  Anfwai  .  •  [che 

■  ' 

wohlhabende  Leute. 
se»  kommen  nur  noch  dii 

in  Betracht,  die  gelegentlich  ihrer  forst- 
lichen Tätigkeit  und  nicht  zum  Schaden 

derselben  der  Jagerei  obliegen  können.  Was 

Zeil-  und  Geldaufwand  anbelangt,  so  steht 
die  Eochgebirgsjagd  zweifellos  an  erster 
Stelle.  Es  gibt  Fälle  genug,  daß  jeder  er- 

lebte Hirsch  dem  Jagdherrn  auf  mehrere 
tausend  Mark  zu  sieben  kommt. 

Es  Wäre  indessen  einseitig,  wollte  man 

die  Jagd  nur  vom  Standpunkte  der  Wert- 
erzeugung  und  des  Proauktionsaufwandes 
aus  beurteilen.  Der  Jagdbetrieb  hat  zwei- 

fellos einen  großen,  nicht  zu  unterschätzen- 
den Nutzen  mit  Rücksicht  auf  die  Stählung 

und  Ausbildung  der  körperlichen  und  geisti- 
gen Kräfte  (\v^  Jägers.  Zu  allen  Zeiten  und 

bei  allen  Völkern  galt  die  Jagd  als  die  beste 

Vorbereit un:;- zum  Kriegsdienste,  sie  ist  „des 
ernsten  Kriegsgottes  lustige  Braut".  Sie  ent- 

flammt den  Mut,  lehrt  Entbehrung,  Selbst- 
beherrschung und  zwingt  zur  Geistesgegen- 

wart. Der  Slawe  nennt  den  Forst-  und 

Weidmann  „Myslivec",  d.  h.  Denker.  Wer 
mit  den  Sorgen  des  Berufes  und  des  täg- 

lichen Lebens  im  hastigen  Kampfe  ums 
Dasein  belastet  nach  Erholung  und  Aus- 

spannung sucht,  für  den  gibt  es  keine  Tätig- 
keil, die  die  Wel\  besser  vergessen  und  die 

Nerven  eher  zur  Kühe  kommen  läßt  als  die 
immer  erfrischende  Jagd. 

In  neuerer  Zeit  hat  die  Jagd  eine  nicht 

zu  unterschätzende  soziale  Bedeutung  da- 
durch erlaugt,  daß  der  bäuerlichen  Bevölke- 
rung  hohe    Summen    als    Jagdpachterträge 

aus  den  Taschen  der  Wohlhabenden  und 
Reichen  zufließen.     Wahrend  früher  nur  die 

Jagdgebiete  in  <Ut  Nähe  der  größeren  Städte 
teuer  bezahlt  wurden,  werden  nunmehr  auch 
die  Jagdbezirke  der  bisher  entlegeneren 
Gregenden  durch  Lokalbahnen  und  nament- 

lich durch  die  Benin  zu  mides  Automobiles  den 
.1  i  dliebhabern  mehr  und  mehr  erschlo 

Am  dii  b  Weise  • römen  große  Summen  nicht 
bloß  durch  die  erhöhten  Pachtzinse,  Bonden 
auch  durch  den  Aufwand  für  den  Jagdbetrieb 
in  die  ländlichen  Gemeinden.  Die  finanzielle 

i.  lähigki  ii    derselben   ist    durch  die 
Ja      l\  in  |i  ich      '  Oben    worden. 
Ferner  Bind  eom  volkswirtschaftlichen  Stand- 

punkte  aus  die  Ai  beil  \  >  rdien  ite  der  mit  der 
Verarbeitung   der    Felle    beschäftigten    Ge- 

eiber,  Fuhrleute  usw.  in 

3.    Die    Erzeugnisse    der    Jagd    sind    in 
e   Wildbret  und   l  1  Qe  |  Pela 
nie  ledern,  Hörn  (Geweil 

Nicht      /  ,  |      \  ielbej  ehrte 
•  iam  :  .  kenhaare  di     I  rem  boi  ki   }. 

der   her!  - 
ch  beeinflußt  wird, 

ntbch  der   II 

europäischen     .1  11  /i.  ||     Si- 
Im       ,     lien  Spezialhandel  bi 



Jagd 
373 

1913  die  Einfuhr  von  Hasen-  und  Kaninchen- 
fellen 2270  Tonnen  mit  einem  Wert  von 

8,45  Mill.  M.,  die  Ausfuhr  2802  Tonnen  und 
12,32  Mill.  M.  An  rohen  Fellen  zu  Pelzwerk 
außer  Hasen-  und  Kaninchenfellen  wurden 
1913  3752  Tonnen  eingeführt  und  1137  Ton- 

nen ausgeführt  mit  Werten  von  121,86  bzw. 
42,15  Mill.  M. 

Das  Wildbret  der  Jagdtiere  überbietet  an 
Nährgehalt  das  Fleisch  unserer  einheimischen 
Haustiere  und  der  meisten  Fischarten.  Trotz- 

dem kann  dasselbe  als  eigentliches  Volks- 
nahrunpsmittel  im  mittleren  Europa  nicht 
bezeichnet  werden,  da  die  schmackhafte  Zu- 

bereitung desselben  kostspielig  und  der 
Kochkunst  der  unteren  Volksschichten  nicht 

geläufig  ist.  Namentlich  der  Mangel  an  Fett 
hält  die  arbeitende  Bevölkerung  von  dem 
Genuß  des  Wildlleisch.es  zurück.  Die  Preise 
für  das  Wildbrei  sind  daher  vor  dem  Kriege 
viel  weniger  gestiegen  als  die  Preise  für  das 
Fleisch  der  Haustiere.  Selbst  in  der  Nähe 

von  größeren  Städten  war  Wildbret  in  größe- 
ren Mengen  ofl  kaum  verwertbar.  Würden 

nicht  Frankreich  und  die  Schweiz  Große 

Mengen  des  in  Deutschland  erlegten  Wild- 
bret es  aufnehmen,  dann  würden  die  Preise 

viel  tiefer  stehen.  Immerhin  ist  volkswirt- 
schaftlich der  Umstand  von  Bedeutung,  daß 

der  Wildbretanfall  während  der  Jagdsaison 
den  Fleischmarkt  entlastet  und  dadurch 

einem  übermäßigen  Steigen  der  Fleisch- 
preise vorgebeugt  wird.  In  den  größeren 

Städten  tritt  während  der  Herbstmonate 

diese  regulierende  Wirkung  deutlich  in  die 
Erscheinung.  Eine  ganz  veränderte  Lage 
wurde  allerdings  für  den  Wildmarkt  durch 
die  Kühlhallen  in  neuester  Zeit  geschaffen. 
In  denselben  kann  das  Wild  vom  Schluß  der 

Schußzeit  (Fangzeit)  bis  zu  deren  Wieder- 
beginn ohne  Beeinträchtigung  der  Genuß- 

fähigkeit und  der  Qualität  des  Fleisches 
frisch  aufbewahrt  werden.  Dadurch  ist  der 

Wildbrethandel  viel  elastischer  geworden, 
weil  der  Konsum  des  in  den  Herbstmonaten 
massenhaft  anfallenden  Wildbretes  auf  das 

ganze  Jahr  verteilt  werden  und  ein  gleich- 
mäßigerer Preisstand  gehalten  werden  kann. 

Dieser  Errungenschaft  der  modernen  Technik 
muß  die  Jagdgesetzgebung  wegen  der  daraus 
entspringenden  volkswirtschaftlichen  und 
privatwirtschaftlichen  Vorteile  Kechnung 
tragen.  Bisher  war  und  ist  der  Verkauf  des 
Wildbretes  während  der  Schonzeit,  abge- 

sehen von  einigen  Wochen  unmittelbar  nach 
dem  Schluß  der  Jagd,  verboten,  um  die  Kon- 

trolle auf  Einhaltung  der  Schonzeiten  und 
gegen  Wilddiebstahl  zu  ermöglichen.  Dieser 
Standpunkt  kann  indessen  unbedenklich  auf- 

gegeben werden,  wenn  die  Gesetzgebung  hin- 
reichende Handhaben  für  die  Kontrolle  des 

Verkaufes  von  Wildbret  aus  den  Kühl- 

häusern gibt.  Nach  §  6  des  preußischen  Wild- 

schon G.  v.  14./VII.  1904  und  nach  dem 
gleichlautenden  §  43  der  preußischen  Jagd- 
ordn.  v.  15./ VII.  1907  samt  den  hierzu  er- 

lassenen Ausführungsbestimmungen  unter- 
liegt den  Beschränkungen  des  Verkaufes  und 

der  Versendung  von  Wild  während  der 
Schonzeit  nicht  der  Vertrieb  von  Elch-,  Rot-, 
Dam-  und  Rehwild,  von  Hasen  und  Flugwild 
aus  Kühlhäusern,  wenn  er  unter  Kontrolle 
nach  Maßgabe  der  von  den  zuständigen  Mini- 

sterien bzw.  Landräten  erlassenen  Bestim- 
mungen stattfindet.  Kontrollmittel  sind  Ohr- 
marken und  Plomben.  —  Auch  nach  der 

bayerischen  Jagdordn.  v.  6./VI.  1909  sind 
für  den  Verkauf  des  Wildbretes  aus  Kühl- 

häusern besondere  Bestimmungen  vorge- 
sehen. 

Während  der  letzten  Kriegs  jähre  und  im 
Jahre  1918  und  1919  stand  die  Wildverwer- 

tung unter  Zwangswirtschaft.  Mit  ihrer 
Freigabe  im  Jahre  1920  erreichten  die  Preise 
den  10 — 20fachen  Betrag  der  Vorkriegszeit. 
Hierzu  trugen  beim  Haarwild  die  hohen  Fell- 

preise wesentlich  bei.  Die  Felle  des  Raub- 
liaai wildes  erreichten  1919  Phantasiepreise 

(Fuchsbalg  800  M.,  Edelmarder  1400  M.). 
Während  des  Krieges  hat  der  Wildbret- 

ertrag  zur  Volksernährung  immerhin  einen 
bescheidenen  Teil  geleistet.  Seit  dem  Zu- 

sammenbruch Deutschlands  hat  der  Wild- 

star.d  schwer  gelitten.  Wie  in  der  franzö- 
sischen Revolution  und  in  den  Unruhen  des 

Jahres  1848  in  Deutschland  machte  sich  auch 
vom  November  1918  ab  die  Zügellosigkeit  der 
Kanaille  in  erster  Linie  im  Abschlachten  des 

Wildes  Lufi .  Im  bayerischen  Gebirge  wurden 
Jagden  auf  Hoch-  und  Gemswild  mit  Ma- 

schinengewehren abgehalten.  Die  hohen 
Fleisch-  und  Wildbret  preise  bilden  auch 
weiterhin  einen  großen  Anreiz  zur  Wild- 

dieberei. Nach  allen  diesen  geschicht- 
lichen Erfahrungen  ist  der  Satz  nicht  zu 

gewagt,  daß  sich  das  Ausmaß  der  Staats- 
gewalt und  Staatsordnung  in  dem  Schutz 

des  Jagdrechts  und  des  Wildstandes  wieder- 

spiegelt. 
4.  Ergiebigkeit.  Ein  rationeller  Jagd- 

betrieb kann  nur  in  nicht  zu  kleinen  Jagd- 
bezirken stattfinden.  Die  Bildung  kleiner 

Bezirke  hat  den  Vorteil,  daß  auch  der  mit 
Geld  und  freier  Zeit  weniger  gesegnete 
Jagdliebhabereigene  Jagd  ohne  großes  Risiko 
erwerben  kann  und  daß  die  Wildstände 
nicht  zu  groß  werden.  Dagegen  ist  der 
weidmännische  Betrieb  und  namentlich  die 

Wildpflege  sehr  erschwert,  indem  jeder  von 
dem  Wildstande  seines  Nachbarn  mitzehrt 

und  die  Verteilung  des  Wildschadens  sehr 

ungerecht  ausfallen  kann.  Je  mehr  Jagd- 
grenzen, desto  schlechterer  Jagdbetrieb.  Zu 

große  Jagdbezirke  sind  dagegen  wieder 
schwer  zu  verpachten.  Aus  diesem  Grunde 

macht  auch  die  Parzellierung  der  Gemeinde- 
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Jagdbezirke  immer  Größere  Fortschritte, 
wohl  zum  Vorteile  der  Gemeindefinanzen, 

aber  zum  Schaden  der  Wildpflege.  —  Sinn- 
gemäß übertragen  gilt  vorstehendes  auch 

für  kurze  und  lange  Pachtzeiten. 
Die  Ergiebigkeit  der  Wildnutzung  ist 

zweifellos  gegenwärtig  größer  als  um  die 
Mitte  des  19.  Jahrb.  Damit  haben  sieh  auch 
die  Befürchtungen  als  haltlos  erwiesen,  die 

man  bei  der  Einführung  der  Hinterlader- 
gewehre für  den  Wildstand  hegte.  Die  Ur- 

sache,  daß  die  Jagd   pfleglicher  behandelt 
wird  als  früher,  Uegl   einmal  darin,  daß  der 

Ibetrieb  mehr  als  Sport  wie  als  Erwerbs- 
quelle gehandhabt  wird,  und  ferner  darin, 

daß  die  Wildpflege  und  die  Erkenntnis  der 
natürlichen  Daseinsbedingungen  des  Wildes 
sehr  große  Portschritte  gemacht  hat.    Der 

Ibetrieb  hat   seine  früheren  rohen  und 

zum  Teil  abergläubischen  Formen  abgestreift 
und  ist  zu  einer  fein  ausgebauten  Erfanru 
Wissenschaft    rewurden.      (iroße    Verdienste 

an  diesem  Fortschritt  haben  die  JSgervereine. 
Auch   der    Umstand,  daß  der   Vollzug  der  j 

und     Wildschonverordnungen 
Wer  gehandhabi   wird,  hat  seine  guten 

Früchte  L-etra^en. 
5.  Statistisches.     Eine  einigermaßen  zuver- 

atistik  über  die  Jagderträge  und  die 
WQdnntzung  existiert  nirgends  und  ist  auch  sehr 
■fihwet  EU   beschaffen.     Nur  einige  Stichproben 

vielfach  vom  Zu- 
fall abhängen  und  nun  auch  veraltet  sind. 
Kur   Deutschland   nahm    K"rig  die  Höhe 

910  zn  22  Mill.  M.,  den 
I  HL    M.   an. 
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Diesen  Roherträgen  stehen  auch  Ausgaben 
gegenüber,  welche  in  erster  Linie  die  in  Regie 
verwalteten  (administrierten)  Jagden  verursachen 

(Schußgelder,  Wildfütterung,  Jagdkarton,  Wild- 
schaden, zugepachtete  Schutzjagden,  Treiber- 

löhne usw.).  In  Prozenten  der  Roheinnahmen 
betrugen  diese  Ausgaben  i.  J.  1912  in  Preußen 
16,5,  Bayern  18,3,  Württemberg  36,7,  Baden 
16,8  %. 

Für  Oesterreich  gab  L.  Dimitz  auf  dem 
Internationalen  Jagdkongreß  im  Jahre  1910 
folgende  Statistik:  Der  Wert  der  Wildfällung  be- 

lief sich  i.  J.  1908  auf  5,5  Mill.  Kr.  für  die  hohe 
und  6,5  Mill.  Kr.  für  die  niedere  Jagd.  Die  Be- 

arbeitung der  Decken  und  Felle  erforderte  jähr- 
lich 0,65  Mill.  Kr.  Der  Pachtwert  einschl.  des 

Wertes  der  Eigenjagden  war  9,2  Mill.  Kr.  Die 
Jagdkarten  brachten  i.  J.  1907  einen  Betrag  von 
0,6  Mill.  Kr.  Die  Wild-  und  Jagdschadenersätze 
können  auf  mindestens  2  Mill.  Kr.  veranschlagt 
werden.  Ferner:  Außenhandel  mit  Wild  und 

Wildfellen  jährlich  5  Mill.  Kr.,  Aufwand  für  das 
Jagdpersonal  21,9  Mill.  Kr.,  für  Jagdwaffen  4,9, 
Munition  1,6,  gesamte  Jagdbetriebskosten  mit 
Ausschluß  der  Personalkosten  und  des  Wild- 

schadens 8,6  Mill.  Kr. 

In  Frankreich  betrugen'nach  Madolin  i.  J. 
1910  die  Ausgaben  der  Jäger  234  Mill.  Fr.,  dazu 
kommen  noch  75  Mill.  Fr.  für  Parforcejagden. 

6.  Geschichtliches.  Die  ausschlaggebende 

Bedeutung,  welche  der  Jagd  bei  den  Ger- 
manen zukam,  ist  geschichtlich  dokumen- 
tiert. Von  den  Volksgeaetzen  beschäftigt 

sich  das  bayerische  am  ausführlichsten  mit  dem 
Jagdbetrieb.    Sieben  Sunderassen,  welche  dem- 

n  dienten,  werden  in  dem  bayerischen  Ge- 
setz i  hon  mit  Benennungen  in  deut- 

scher Sprache  genan  nach  ihrer  Zweckbestim- 
mung beschrieben  und  gegen  Diebstahl  durch 

Androhung  von  hohen  Strafen  geschützt.  Auch 
die  tibi  igen  \  enl  halten  übet  die 
Entwendung  von  Jagdhunden  an  fuhrliohe  Be- 

mderen  Hilfsmittel  für  die 
i ,  ah  gerichtete 

Edelwild,  de-  Pangapparate,  die  Waffen  wurden 
in    den    \',,i  l|  ■>.      I  He 

iffen   im    Ja  rdbel  1  ieb 
nn  in  der  M  Jahrb.   Im  1 7.  Jahrh, 

hallen   de-   Jagd  iali    eil 
Dtechnik  bereits  hohe  Vollendung. 

Hlüto/eit     d  I  um     in     der 
'1   /eil    i|es   lii.    Jahrh.    unt«l    der    ller- 

erlitt  durch  den nterbrechun  I  ;erte 
.   '1    Im     zur    Mit!  fahrh.    zur 

die  1  i'or  dem  15.  J  ibrh.  nicht.     Bs 
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ist  auch  nicht  wahrscheinlich,  daß  solche  tat- 
sächlich vorhanden  waren,  weil  die  Menge  der 

großen  Raubtiere  (Bären,  Wölfe,  Luchse)  das 
Nutzwild  nicht  autkommen  ließ  und  weü  es 

auch  sonst  an  jeder  Wildpflege  fehlte.  Ohne 
diese  ist  auch  in  unseren  Zeiten  die  Erhaltung 
eines  guten  Wildstandes  nicht  möglich.  Die 
Niederjagd  hatte  unter  diesen  Verhältnissen 
jedenfalls  am  meisten  zu  leiden.  Von  der  Mitte 
des  15.  Jahrh.  ab,  nachdem  das  Jagdausübungs- 

recht vollständig  an  die  Landesherren  und  die 
bevorrechteten  Stände  übergegangen  und  der 
Bauer  rechtlos  gemacht  worden  war,  wurde  die 
Existenz  eines  Hirsches  höher  eingeschätzt  als 
das  Wohl  und  Wehe  ganzer  Dorfschaften.  Der 
Wildstand  wurde  gepflegt,  die  Bodenkultur  ver- 

nichtet. Kein  Wunder  daher,  daß  alle  Bauern- 

unruhen mit  den  „Jagdbeschwerungen"  zu- 
sammenhingen. 

In  der  bayerischen  Landtagsbeschreibung 
von  1608  heißt  es:  „An  gar  vielen  Orten  und 
in  einem  kleinen  Zirkel  werden  bis  in  die  500 
Stück  Rotwild  täglich  gesehen  und  neben  den 
Wildschweinen  gefunden.  Wo  dieselben  bei 

Tag'  und  Nacht  in  die  Felder  und  Wiesmaden kommen,  verderben,  abäsen  und  umkehren  sie 
diese,  so  daß  die  armen  Leute  den  Samen  mit 
Hunger  und  Durst  samt  ihren  Weibern  und 
Kindern  ersparen  müssen.  Was  hilft  nachfolgend 
ihre  große  Mühe  und  Arbeit  mit  Düngen,  Ackern 
und  anderem;  ...  so  sie  ihre  Nahrung  wieder 
davon  nehmen  sollen,  so  finden  sie  wenig  und 
mehr  Stumpf  und  Halm  denn  fruchtbares  Ge- 

treide zu  schneiden.  Daher  sind  um  des  Hungers 
willen  eine  merkliche  Anzahl  Bauleute  bisher 

aus  dem  Fürstentum  gezogen  und  ziehen  noch 
fort  auf  Flößen  und  auf  anderen  Wegen  gen 
Oesterrcich  und  andere  Orte.  .  .  ."  Und  dazu 
waren  damals  diese  Verhältnisse  in  Bayern 
noch  besser  als  in  Hessen,  Württemberg  und 
Sachsen!  Wildschadenersatz  wurde  ab  und  zu 

versprochen  (Sachsen  1573,  Württemberg  1674), 
aber  trotzdem  selten  gewährt.  Auch  in  Bayern 
wurden  die  dahin  gehenden  Verordnungen  in 
der  2.  Hälfte  des  18.  Jahrh.  von  den  Beamten 

nur  ausnahmsweise  vollzogen.  —  Spitzige  Zäune 
um  die  Grundstücke  zu  errichten,  war  verboten; 
die  zum  Verjagen  des  WUdes  verwendeten 
Hunde  mußten  am  Halse  Prügel  tragen.  Durch 
Feuer  und  Nachtwachen  mußten  die  Felder 

während  der  ganzen  Vegetationszeit  gegen  das 
Wild  geschützt  werden.  Dazu  kamen  noch  die 
Jagdfronden,  Scharwerke,  Nachtquartierver- 

pflichtungen („Nachtsel",  namentlich  auf  den 
Klöstern  lastend),  Hundefütterung,  Zwang  zum 
Ankaufe  des  Wildes  und  die  Roheit  der  ver- 

wilderten Jagdbediensteten,  lauter  Plagen,  die 
Land  und  Leute  in  das  tiefste  Elend  brachten. 

Wilddiebstahl  wurde  barbarisch  geahn- 
det. Auf  die  widerrechtliche  Erlegung  eines 

Hirsches  war  in  Brandenburg  unter  Friedrich  III. 
eine  Strafe  von  500  Taler  gesetzt.  Das  badische 

„Wildpretschützenmandat"  von  1611  bestimmte 
lür  den  Wiederholungsfall  der  Betretung:  „pein- 

liche Leibesstrafe  als  verrufener  Wildbretdieb 

und  Meineidiger,  zum  wenigsten  Tragung  eines 
Hirschgeweihes  auf  dem  Haupte,  je  nach  Gestalt 
der  Sachen  noch  höher  mit  Rutenausstreichung 

und  ewiger  Landesverweisung." 
In  Bayern  wurde  1756  verordnet,  daß  die 

Wildbretschützen  drei  Jahre  bei  der  Miliz  zu 

dienen  haben,  i.  J.  1766  daß  sie  mit  „ange- 
hängten Hirschgeweihen  zur  Gassensäuberung, 

Gräbenräumung  und  anderer  harter  Arbeit  unter 

Anhängung  von  Fußschellen"  verwendet  werden, 
i.  J.  1771,  daß  sie  das  erstemal  mit  „leibes- 

konstitutionsmäßigen  Karbatschstreichen",  das 
zweitemal  mit  der  doppelten  Strafe  bestraft, 
das  drittemal  ad  Militiam  vel  Opus  publicum 
verurteilt  werden.  Auch  die  Tortur  war  zulässig. 

Die  Jagdliteratur  ist  älter  als  die  forst- 
liche und  war  noch  bis  in  das  18.  Jahrh.  hinein 

mit  dieser  verquickt.  Beinahe  zahllos  sind  die 
Schriften  über  das  viel  bekämpfte  und  viel  ver- 

teidigte Jagdregal  und  über  die  Jagdordnungen. 
Hier  seien  nur  genannt  das  in  mindestens  zehn 

Auflagen  herausgegebene  „Jag-  und  Forst- 
recht"  des  rkeinpfäizischen  Juristen  Noe  Meurer 
v.  1560,  der  „Tractatus  de  jurisdictione  forestali" 
von  J.  J.  Beck  1737  und  der  Tractatus  de  jure 
venandi  von  von  Beust  1744.  —  Der  Jagdbetrieb 
wird  in  Kaiser  Maximilians  I.  „Geheimen  Jagd- 

buch" (zwischen  1508  und  1519)  zuerst  behandelt; 
ferner  erschien:  Spangenberg,  Der  Jagdteufel 

1560;  „Neu  Jagd-  und  Weydwerckbuch"  bei 
Feyerabend,  Frankfurt  1582  mit  vielen  Holz- 

schnitten, eine  freie  Bearbeitung  der  Venerie 
des  Jacques  du  Fouilloux;  Täntzer,  „Der  Dianen 

hohe  und  niedere  Jagdgeheimniss"  1682;  „Ade- 
liche Weydwercke"  1699.  Zu  den  bedeutendsten 

Erscheinungen  des  18.  Jahrh.  gehören  „Der  voll- 

kommene Teutsche  Jäger"  von  H.  F.  von  Flem- 
ming  1719  und  H.  W.  Doebols  „Neueröffnete 

Jägerpraktika"  1746,  4.  Aufl.  1829.  Beide Schriften  handeln  auch  über  forstliche  Dinge 

und  geben  ein  getreues  Spiegelbild  von  der 
Blütezeit  der  Jägerei  im  18.  Jahrh.  Im  19.  Jahrh. 
löste  sich  die  Jagdliteratur  von  der  forstlichen  los. 
(In  „Souhart,  Bibliographie  des  ouvrages  sur 
la  chasse,  Pari3  1886"  sind  alle  vom  15.  Jahrh. 
ab  erschienenen  Jagdschriften  nahezu  vollständig 

aufgeführt.  Ferner  wurde  von  W.  Frick- 

Wien  „Die  neuere  Jagdliteratur  unserer  Zeit" 
für  alle  europäischen  Länder  zusammengestellt. Wien  1910.) 

Literatur:  a)  Jagdpolitik.  Graner,  Forst- 
gesetzgebung und  Verwaltung,  Tübingen  1892. 

—  Schwappach,  Forstpolitik,  Jagd-  und 
Fischereipolitik,  Leipzig  1894.  —  Lorey  und 
Jolly  in  Schönbergs  Handb.  der  pol.  Oekonomie, 

4.  Aufl.,  Tübingen  1896.  —  Jentsch,  W. 
d.  V.,  3.  Aufl.,  I.  Bd.  S.  1339 ff.  —  Fürst's 
Illustr.  Forst-  und  Jagdlexikon,  2.  Aufl., 

Berlin  1904.  —  v.  Dombrowsky,  Enzyklo- 
pädie der  gesamten  Forst,  u.  Jagdwissenschaften, 

Wien  1886 — 1894.  —  Dlmitz  in  Geschichte  der 
österr.  Land-  und  Forstwirtschaft  I848 — 1898, 
4  Bde.,  Wien  1899.  —  Eheberg,  Die  Jagd  in 
volkswirtschaftlicher  Beziehung.  In  der  Fest- 

schrift der  Universität  Erlangen  zur  Feier  des 

80.  Geburtstages  des  Prinzregenten,  Erlangen  u. 

Leipzig  1901.  —  Boppe,  Chasse  et  Peche  en 

France,  2.  Aufl.,  Nancy  WO4.  —  Miller,  Das 

Jagdwesen  der  alten  Griechen  undRömer,  München 
IS83.  —  b)  Jagdgeschichte  s.  die  beim  A. 

„Forsten"  angegebenen  Werke.  — c)  Jagdbe- 

trieb. Imme,  Die  deutsche  Weidmanns- 

sprache nach  ihrer  Eigenart  und  ihren  Wechsel- 
beziehungen zum  Gemeindeutsch  sprachwissen- 

schaftlich beleuchtet,  Neudamm  1906.  —  Paul 

Lembke,    Studien  zur   deutschen    Weidmannn- 
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spracht  (Distert,  Rostock),  Dresden  1S98.  — 
Qra&hey,  Prakt.  Handb.  für  Jäger,  9.  .1  <<//., 
Stuttgart  1908.  —  THezels  Niederjagd,  ja.  \nft., 

von  l-'rhr.  r.  Nordenpflgeht,  Bt  rhu  1909.  —  1'iirst. 
Hhtstr.  Forst-  und  Jagdlexikon,  t.  Aufl.,  Berlin 

1!.  r.  Doittbi  i.tr.shi,  l'.<  hr-  und 
Handbuch  (/<>•.■  Weidvterks  fiir  Berufsjäger  und 
Jagdfreunde,  8.  Aufl.,  Wien  t&96.  --  IHetrichs 
ante  dem  WinchelV,  Handbuch  für  Jäger  nur.. 
8.  Juri,  -V-  udamm,  IUI.  1  1898,  Bd.  11  u.  111 1899. 
—  liivst  ntiitiis  Jagdlexikon, 
dämm  ;:'/<■'. w.  Endrea. 

Jakob,  Ludwig  Heinrich  von, 

geb.  am  26.  II.  L769  in  Wettin,  preuß.  Regie- 
rungsbezirk Merseburg,  gest.  am  22./VII.  1827 

in  Bad  Lauchstädt  bei  Balle,  habilitierte  sirli 
L786  ah  Dozenl  der  Philosophie  in  Halle,  wurde 

\~t>.i  daselbst  außerordentlicher  and  1791  ordent- 
licher Professor  der  Philosophie  und  seit  1SU4 

auch  der  Staatswirtschaft.  Nach  der  Aufhebung 
der  Universität  Balle  durch  Napoleon  1.  (1806) 
übernahm  Jakob  die  Professur  der  Staatswissen- 
Bchaften  an  der  Charkower  Hochschule  und 
wurde  1809  aul  Grund  Beiner  Abhandlung  über 
Rußlands  Papiergeld  als  Mitglied  i  iner  Finanz- 
kommission  nach  Petersburg  berufen.  1816  rief 
ihn  die  Universität  Balle  zu  seiner  früheren 
Wirksamkeit  ab  Staatswirtschaftslehrer  zurück. 

Jakoli  iiai  sich  am  die  Verbreitung 
Verdienste  er- 

wortx  hat   er  auch   eigene   Theorien 
aufgestellt.   Röscher  hebt  besonders  seine  Wider- 

i  Li.  ii,    Beine    < Irundrenten- 
■  •  •  rttheorie  hervor  und  nennt 

ihn  eim  n  \  ad(  rer  Meinung 
ist   !  welcher  Jakob  diese   Be- 

deutung nieht  zuerkennen  will. 
nthehte  'i  chafi  - 

riften  in  Buchform: 
Antii  '  über  die  Grenzen  des 

[falle   1794;  dasselbe, 
■  ■  jchii  n  anonj  m, 

m  Autornamen  |.       'I  beorie 
und   i  |  baft,   Halle   1801. :i  und 

i  hali  praktischer  und 
L-n  (L.  II.  Jakob  und 

Kur  ''!an  für  angehende  Kame- ibeltet     Und 

d>  i    National- 
Iri'ichtunu, 

d 

Fipierpeld,    zui  di-i     preußischen l  ,■  nid  ätze    der 

2  Bdi 
lauern 

in    Beziehung   au!   dei 
tun. 

und  die  Mittel,  da'.  •  Inder- 

liehen  Werte  zu  erhalten.  Nebst  einem  Anhange 
über  die  neuesten  Maßregeln  in  Gestenreich, 
das  Papiergeld  daselbst  wegzuschaffen,  Halle 
KS17.  Einleitung  in  die  Studien  der  Finanz- 

wissenschaften und  Leitfaden  bei  Vorlesungen, 
Halle    L819.  Die    Staatsfinanzwissenschaft, 

theoretisch  und  praktisch  dargestellt  und  er- 
läutert durch  Beispiele  aus  der  neuen  Finanz- 

geschichte  europäischer  .Staaten,   2  Bde.,  ebd. 
1820  L821;  dasselbe,  2.  verbesserte  und  ver- 

mehrte Aufl.,  besorgt  von  J.  F.  IL  Eiselen,  ebd. 
L837;   dasselbe    in   französischer   Uebersetzung: 

Seit  nee  des  finances.  Uuvrage  t.rad.  de  l'alle- 
mand,  par  H.  Jouffroy,  2  Bde.,  Leipzig  und 
Paris  L841.  —  Amtliche  Belehrungen  über  <lm 
Geist  und  das  Wesen  der  Burschenschaft,  Halle 

1824  (erschien  anonym).  —  Aus  seinem  Nach- lasse: Grundriß  «Irr  Bandeiswissenschaft  für 

Staatsgelehrte,  ebd.  1828.  -  Jakob  übersetzte 
folgende  staatswissenschaftliche  Werke  mit  An- 

merkungen und  Zusätzen  in  das  Deutsehe: 

Jean  Bapt.  Say,  Traite"  d'economie  politique  etc., 
2  Bde.,  Paris  1803  (2  Bde.,  Halle  1807).  -  IL 
Thornton,  An  enquiry  into  the  nature  and 
effects  of  the  paper  credit  of  Great  Britain, 
London  1802  (u.  d.  T.:  Papierkredit  von  GroU- 
britannien,  Halle  18U3).  —  J.  Lowe,  The  pre- 
sent  state  of  England  in  regard  to  agriculture, 
trade  and  finance,  ete.,  London  1822.  (Leipzig 
1823.  Von  den  Zusätzen  Jakobs  zur  üeber- 
setzung  dieses  Werkes  sind  die  zum  IV.  Kap. 

mit  der  Uebersehril't :   [Jeher  die  Suspensionsakte 
der  Barzahlung  der  Bank  von  England  i.  J.  1797 
die  wichtigsten,  indem  der  Uebersetzer  in  seiner 
Kritik  der  staatswirtschaftsschädlichen  Wir- 

kungen der  Restriktionsakte  viel  pessimistischer 
verfährt  als  Lowe  selbst.)  —  James  Mill,  Ele- 

ments  of   political    econnniv.    2.    Aufl.,    London 

1821  (Halle    lSi'li. 
Vgl.  über  Jakob:  Mensel,  Gelehrtes  Deutsch- 

land, Bd.  III.  X,  XI,  XIV,  XVIII,  XXIII, 

Lemgo  1798—1831.  Allgemeine  Literatur- 
zeitung, Jahrg.  1827,  Xr.  1Ü8,  S.  713.  -  -Neuer 

Nekrolog  der  Deutschen,  Jahrg.  6,  Qmenaul827, 
Teil  2,  s.  716ff.       Jacob:  L.  B.  v.  JakobfZeit- 

eil,     Reihe    3,     Bd.     J,      Leipzig     1829).     — 
l'olitz:  L.  IL  v.  Jakob  (ebd.).  -  Ballmann, 
Denkwürdige  Zeitperiode  aar  Universität  Halle, 
Halle  1833,  S.  269ft  Brach  und  Gruber, 
Enzyklopädie,  2.  Sektion,  Teil  iL  Leipzig  1837, 

Wft  Schäffle,  System,  8.  Aufl.,  Bd.  L 
Tübingen  1878,  S.  244.  Röscher,  Geschieht« 
der  Nat,  München  l    i  —  A.  Wagner, 
Grund  \utl..  II.  idelberg  1879,  8.  L77   .v. 

Allgemeine  di  ul  ehe  Biographie,  Bd  XML 
L.  ipi  v.  Stein.  Lehr- 

buch der  Finanzwi  enschaft,  '■>.  Aufl.,  Teil  2. 
Abteilung  3,  ebd.  L886,  S.  16.  R.  Zu«  ker- 
kandl,  Zui   1  bi  orie  di     Pr<  isi   .    Lei 

Borton,   Silver  and   Gold,  Cin- 
eiiin:.'  Platter,  Grundlehren  d. 
Nationalökonomie,  Berlin  1903,  S.  192     L9( 
Pototzky,  L.  iL  \    Jakob  ah  Nationalflkonom, 

I  Bern,  Phil.  Di*,  v.  I  • 

./ 
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Identitätsnachweis. 

1.  Die  früheren  Verhandlungen.  2.  Das 
G.  v.  14./IV.  1894  und  das  ZolltarifG.  v. 
25./XII.  1902.  3.  Die  Wirkurgen  dieser 
Gesetze. 

1.  Die  früheren  Verhandlungen.  Die 
Frage  des  Identitätsnachweises  knüpft  sich 
ursprünglich  an  die  Rückvergütungen,  die 
bei  der  Ausfuhr  von  Fabrikaten  aus  zoll- 

pflichtigen Rohstoffen  oder  Halbfabrikaten 
gewährt  werden,  und  zwar  handelt  es  sich 
darum,  ob  die  wirkliche  Verzollung  dieser 
Materialien  nachgewiesen  werden  muß  oder 
nicht,  so  daß  also  im  letzteren  Falle  auch  die 
aus  inländischen  Stoffen  hergestellten  Waren 
die  Ausfuhrvergütung  erhalten  (s.  den  Art. 
Ausfuhrprämien  und  Ausfuhrvergü- 

tungen). Dieselbe  Frage  erheb!  sich  auch 
bei  dem  sog.  Veredln ngs verkehr,  bei 
welchem  der  Zoll  für  eingeführte  Rohstoffe 
oder  Halbfabrikate  nicht  wirklich  bezahlt 

wird,  sondern  zunächst  suspendiert  bleibt 
und  ganz  erlassen  wird,  wenn  die  Ausfuhr 
einer  entsprechenden  Menge  von  Fabrikaten 
innerhalb  einer  gewissen  Zeit  nachgewiesen 
wird.  Der  Erlaß  des  Identitätsnachwei  es 

bedeutet  in  diesem  Falle,  daß  auch  die  Aus- 
fuhr von  Waren  aus  einheimischem  Material 

zur  Ausgleichung  der  schwebenden  Zoll- 
schuld dienen  kann.  In  Frankreich  ist  die 

Identität  des  eingeführten  und  nach  der 
Verarbeitung  wieder  ausgeführten  Materials 
in  der  Praxis  nie  genau  festgehalten  worden, 
im  deutschen  Zollverein  aber  fand  dies  früher 

in  aller  Strenge  statt,  und  erst  das  G.  v. 
23./VI.  1882  ging  von  diesem  Grundsatze 
ab,  indem  es  den  Inhabern  von  Mühlen  ein- 

fach den  Eingangszoll  für  eine  der  Ausfuhr 
von  Mehl  entsprechende  Menge  des  zur 
Mühle  gebrachten  ausländischen  Getreides 
erließ.  Das  fremde  Getreide  kann  also  in 

der  Mühle  beliebig  mit  inländischem  ver- 
mischt werden.  Eine  ähnliche  Erleichterung 

ist  auch  den  Oelmüllern  gewährt  worden. 
In  allen  diesen  Fällen  handelt  es  sich  aber 

um  die  Ausfuhr  von  verarbeiteten  Waren. 
Erst  in  der  neuesten  Zeit  erhob  sich  in  Deutsch- 

land in  landwirtschaftlichen  Kreisen  die  Forde- 
rung, daß  auch  für  die  Ausfuhr  von  rohem 

Getreide,  ohne  Rücksicht  auf  die  Herkunft  des- 
selben, eine  Vergütung  gewährt  werde.  Nach 

dem  einem  Vorschlag  des  Grafen  von  Mirbach 
entsprechenden  Stolbergschen  Antrag  (1887) 
sollte  einfach  für  alles  ausgeführte  Getreide 
unter  dem  Namen  Rückvergütung  eine  Prämie 
gleich  dem  Eingangszoll  bezahlt  werden.  Ein 
zweiter  Vorschlag,  den  Herr  von  Puttkamer- 
Plauth  im  deutschen  Landwirtschaftsrat  vertrat, 
ging  dahin,  daß  bei  der  Einfuhr  von  Getreide 
Zollquittungen  auszustellen  seien,  die  bei  der 
Ausfuhr  einer  gleichen  Quantität  binnen  drei 
Monaten  in  ihrem  vollen  Betrage  von  der  Zoll- 

behörde rückvergütet  würden.  Die  Ausfuhr- 
händler müßten  sich  also,  wenn  sie  selbst  kein 

Getreide  eingeführt  haben,  solche  Quittungen 
verschaffen,  der  Preis  derselben  würde  aber 
immer  nur  minimal  sein  können,  da  Deutsch- 

land etwa  iy2  Mill.  t  Roggen  und  Weizen  für 
seinen  eigenen  Bedarf  einführen  muß  und  dem- 

nach eine  große  Menge  von  Zollquittungen  für 
die  Ausfuhr  gar  nicht  verwertet  werden  könnte. 
Der  Ausfuhrhändler  erhielte  also  nahezu  den 
ganzen  Zoll  als  Prämie,  die  ihm  freilich  nicht 
als  Extragewinn  übrigbliebe,  sondern  ihn  nur 
instand  setzte,  in  England  mit  Weizen  zu 
einein  niedrigen  Preise  zu  konkurrieren.  Die 
Einfuhr  dagegen  würde  wegen  des  geringen 
Wertes  der  Zollquittungen  nicht  merklich  er- 

leichtert; die  Tendenz  dieses  Systems  ist  daher 
im  wesentlichen  ebenso  entschieden  wie  die  des 
vorher  erwähnten  darauf  gerichtet,  stets  einen 
Unterschied  vom  vollen  Zollbetrage  zwischen 
dem  deutschen  Weizenpreise  und  dem  eng- 

lischen aufrechtzuerhalten,  während  bis  dahin 
diese  volle  Preisdifferenz  nur  zeitweilig  be- 

stand. Ein  dritter  Vorschlag  kam  als  Antrag 

Ampach  im  Februar  und  März  1888  im  Reichs- 
tage zur  Verhandlung.  Danach  sollten  bei  der 

Ausfuhr  von  Getreide  übertragbare  Voll- 
machten zur  zollfreien  Einfuhr  einer  gleichen 

Menge  gleichartigen  Getreides  innerhalb  einer 
vom  Bundesrat  zu  bestimmenden  Frist  erteilt 

werden.  Bei  diesem  System  muß  also  der 
Ausfuhrhändler,  wenn  er  nicht  selbst  Getreide 
einführt,  seine  Vollmacht  durch  Verkauf  an 
einen  Importeur  verwerten.  Im  Unterschied  von 
den  eben  erwähnten  Zollquittungen  wird  aber 
das  Angebot  dieser  Vollmachten  im  Vergleich 
zu  der  Nachfrage  in  der  Regel  nur  klein  sein, 
der  Preis  derselben  also  dem  Zollsatze  nahe- 

kommen. Wird  die  Ausfuhr  zu  weit  ausge- 
dehnt, so  sinkt  der  Preis  der  Einfuhrvoll- 

machten so  tief,  daß  durch  denselben  die  Diffe- 
renz zwischen  dem  inländischen  und  dem  aus- 

ländischen Marktpreise  nicht  mehr  gedeckt 
wird  und  die  weitere  Ausfuhr  daher  nicht 
mehr  lohnend  ist.  Zugleich  aber  wird  jetzt 
die  Einfuhr  in  höherem  Grade  erleichtert,  da 

wenigstens  ein  Teil  derselben  in  der  Art  er- 
folgt, als  wenn  der  Zoll  auf  den  Preis  der  Ein- 

fuhrvollmachten herabgesetzt  wäre.  Eine  er- 
hebliche Verminderung  des  Zollschutzes  ist  je- 

doch nie  zu  erwarten,  weil  nur  ein  Teil  der 
Einfuhr  auf  Grund  von  Vollmachten,  der  wahr- 

scheinlich größere  Rest  aber  gegen  volle  Zoll- 
zahlung eingeht.  Andererseits  kommt  auch  in 

Betracht,  daß  die  Ankäufe  für  die  Ausfuhr  ver- 
teuernd wirken.  Bei  der  Behandlung  der  An- 

gelegenheit war  auch  zu  berücksichtigen,  daß 
die  Lage  der  einzelnen  deutschen  Landesteile 

in  bezug  auf  den  Getreideverkehr  sehr  ver- 
schieden ist.  Die  östlichen  und  nördlichen 

Provinzen  Preußens  erzeugen  einen  Ueberschuß 
an  Getreide,  während  in  den  beiden  westlichen 
Provinzen  und  in  Südwest-  und  Mitteldeutsch- 

land sowie  in  den  Provinzen  Brandenburg  und 

Schlesien  der  Bedarf  durch  die  eigene  Produk- 
tion nicht  gedeckt  wird.  Die  ersteren  finden 

in  England  den  bequemsten  Absatz  für  ihren 
überschüssigen  Weizen,  da  die  Landfracht  nach 
dem  Westen  für  die  meisten  zu  teuer  ist  und 

auch  der  Wasserweg  über  Rotterdam  und  den 

Rhein,  wenn  auch  gegenwärtig  ziemlich  stark 

benutzt,  wegen  der  Notwendigkeit  einer  Um- 
ladung und  einer  besonderen  Zollkontrolle  mit 
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Umständlichkeiten  und  Schwierigkeiten  ver- 
bunden ist.  Für  den  eines  Zuschusses  be- 

dürfenden Westen  aber  bilden  Rotterdam  und 
Antwerpen   die   natürlichen    Einfuhrhäfen    und 
der    Rhein   die   fast   allein   benutzte   Zugangs- 
straße.    von    der    aus    die    Eisenbahnen    nur    die 

weitere  Verbreitung  übernehmen,  Sachsen, 
Schlesien  und  Brandenburg  (inkl.  Berlin) 
können  ihren  Mehrbedarf  an  Weizen  teil- 

weise mit  Vorteil  direkt  aus  Oesterreich,  aus 
im.  auch  ans  Russisch-Polen  beriehen.   Der 
be   Teil  der   durch    Ausfuhr  aus  den   Ostsee- 

häfen    erworbenen     Einfuhrvollmachten     aber 
wird  jedenfalls  dazu  dienen,  die  Weizenzufuhr 
auf  dem  Rheine  /u  verstärken,  weil  in  den  an- 

fanden Gebieten  die  Preise  stets  am  höch- 
sten   stehen    und   der    Bezug   aus   den   großen 

niederländischen  und  belgischen  Handelszentren 
auf  diesem  Wege  besonders  bequem  und  billig 
ist.      Die  Aufhebung  des   Identitätsnachweises 
für    Getreide   berührte   also   mannigfaltige    In- 

gen   in    sehr    verschiedener    Weise.       Selbst 
die  Interessen  der  Ostseehäfen  stimmen  koines- 

\  ■  1 !  i  lt  mit  denen  der  östlichen  Landwirt- 
Eusammen.     Danrig    namentlich    muß 

wünschen,    daß    auch    die    Einfuhr    auf    der 
Weichsel   möglichst   hoch  Bteige,   und  es  kann 
keinen  Gewinn  darin  sehen,  daß  die  auf  (irund 

r     Ausfuhr    erteilten     Einfuhrvollmachten 
zur     Erleichterung     der     Einfuhr     am     Rheine 

■i.      Diesem    Standpunkte    entsprach    ein 
.  von  Rickert  und  von  Beeremann  gestellter 

•._'.    Dach    welchem    nur    die    Zollentlastung 
der  Transitlager  freier  geregell    werden  sollte, 

m  sie  auf  < irund  des  Nachweises  erfolgen 
.   daß  der   Inhaber  de-    Lagers  in  einer  be- 

stimmten   Frist    eine    gleiche    Menge    von    in* 
' .  dischem    oder    gemischtem .int    ha!ie.      Die   Einfuhr-    und 

m    bleibt    also    in    diesem    Falle 
ipft,    und   es  fallt   der 

I  1    mit    EinfuhrvoUmachten    weg.       Sehr 
■   den    Interessen   Danriga   und 
•i  Mannheims,  des  bedeutend  fcen 

im  Westen.     Die  dortigen 
i    ausdrücklich,    daß    die 
.fuhr   nicht   an   denselben 

.'  il    eben    Mannheim 
I  _*     kleinen     Teil     des 

ein  Weizens  nach  der  Schweiz 
aber    nach    Baden, 

bringen     liefert. 

■ 

2.  D  .  Zolltarife. 
T.  25   'XII.  190.' 

'idefl 

Idon- 

■ 

u 
1 

zustande,  durch  welches  das  in  dem  Ampach- 
Bchen  Antrage  von  1888  vorgeschlagene  System 
verwirklicht  wurde.  Hiernach  werden  bei  der 
Ausfuhr  von  Weizen,  Roggen,  Hafer,  Hülsen- 

früchten, (leiste,  Raps  und  Rübsaat  aus  dem 
freien  Verkehr  des  Zollinlandes,  wenn  die  aus- 

geführte Menge  mindestens  500  kg  beträgt,  auf 
Antrag  des  Warenführers  Einfuhrscheine  aus- 

gestellt, welche  den  Inhaber  berechtigen,  inner- 
halb einer  vom  Hundesrat  auf  längstens  0  Monate 

zu  bemessenden  Frist  eine  dein  Zoll  werte  dieser 
Scheine  entsprechende  Menge  der  nämlichen 
Warengattung  zollfrei  einzuführen.  Die  Ab- 

fertigung zu  einer  Ausfuhr  dieser  Art  findet 
nur  bei  den  vom  Bundesrate  zu  bestimmenden 
Zollstellen  statt.  Aufnahme  in  eine  öffentliche 
Niederlage  oder  in  ein  Transitlager  unter  amt- 

lichem Mitverschluß  stehen  der  Ausfuhr  gleich. 
Die  aus  reinen  Transitlagern  ohne  amtlichen 
Mitverschluß  zur  Ausfuhr  abgefertigten  Waren- 

mengen werden,  soweit  sie  den  jeweiligen  Lager- 
bestand an  ausländischer  Ware  nicht  über- 

schreiten, von  diesem  Bestände  abgeschrieben, 
im  übrigen  aber  als  inländische  Waren  behandelt. 
Für  die  in  Rede  stehenden  Waren  können  auch 
gemischte  Transitlager  (von  denen  die  Waren 
auch  in  das  Inland  abgesetzt  werden  können) 
bewilligt  werden,  mit  der  Maßgabe,  daß  die  für 
das  Inland  abgefertigten  Mengen,  soweit  sie 
den  jeweiligen  Lagerbestand  nicht  übersteigen, 
von  diesem  Bestände  zollfrei  abzuschreiben,  im 
übrigen  aber  als  ausländische  Waren  zu  be- 

handeln sind. 
Den  Inhabern  von  Mühlen  und  Mälzereien, 

denen  nach  §  7,  Z.  3  des  G.  v.  1879  die  Er- 
leichterung gewährt  ist,  daß  sie  für  eine  ihrer 

Ausfuhr  von  Fabrikaten  entsprechende  Monge 
Getreide  Zollnachlaß  erhalten,  können  statt 
dieses  Nachlasses  ebenfalls  die  Gewährung  von 
Einfuhrscheinen  beantragen.  Dasselbe  Recht 
haben  auch  die  Inhaber  von  Mühlen  und  Mäl- 

zereien, denen  die  erwähnte  Erleichterung  nicht 
gewährt  ist.  Die  näheren  Anordnungen  über 
die  Ausführung  des  Gesetzes  hat  der  Bundesrat 
zu  treffen,  der  auch  Vorschriften  darüber  er- 
lassen  kann,  wieweit  die  Eänfuhrsoheine  bei  der 

Zahlung  von  Zöllen  auf  andere  als  die  eingangs 
angeführten  Waren  verwendet   werden  können. 

Ausführun  rsbe  il  immungen    hat     der 
Bundesrat  in  Beiner  Sitzung  vom   12./IV.   1894 

etzt     Die  wichtigste  dieser  Vorschriften 
daß  jeder  Inhaber  eines   Kiufuhrscheines 

ist,  entweder  innerhalb  6  Monaten, 
vom  Tage  der    Uustollun  thnet,  den 

u    zollfreien    Einfuhr    einer    gleichen 
Menge  der  bezeichneten  Getreideart  zu  verwerten 

den    Schein    nach    Ablaut    einer    Pri§(    WOB 

1    Monaten    nach   dem   Tage   der    Ausstellung 
innerhalb    eine  h  m  >uat« 
liehen   Zeitraui  tat   Zollstelle   bei   der 
Zollzahlun  Reihe  anderer,  besonders 

r  Waren  in  Anrecht  in  in 
■  rn    nicht    el  ira    die    Anreohn  1 

keil    dieser    Art    durch    Bekanntmachung 

.,  neu   Hol:  exotische  Nuts- 
.  ]■:  .  diene 

to  in  Höhnen.  I.  . 
Kaviar  und  1  'liven, 

,  Ifrflcbten  >•  In  oder 
■:  M     So«,     Ämtern,     Hummer, 
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Schildkröten,  Reis,  Tee,  Olivenöl  in  Fässern, 
Baumwollsamenöl  in  Fässern,  Fischspeck  und 
Tran,  Petroleum,  mineralische  Schmieröle. 
Eine  bare  Herauszahlung  auf  die  Einfuhrscheine 
wird  nicht  geleistet. 

Die  Ausbeuteverhältnisse,  die  den  bei  der 
Ausfuhr  von  Mehl  und  Malz  gewährten  Ein- 

fuhrscheinen zugrunde  gelegt  wurden,  sind 
100  Weizen  =  75  Weizenmehl;  100  Roggen 
=  65  Roggenmehl;  100  Gerste  und  Weizen 
=  75  bzw.  78  Malz. 

Durch  das  Zolltarife  v.  25./XII.  1902 
{in  Kraft  v.  l./III.  1906)  sind  die  Be- 

stimmungen des  G.  v.  1894  in  einem  wesent- 
lichen Punkte  abgeändert  worden.  Während 

das  rrstere  ausdrücklich  die  Einfuhrscheine 

nur  als  Zollzahlungsmittel  für  landwirtschaft- 
liche Erzeugnisse  von  gleicher  Gattung,  wie 

die  ausgeführten,  zuläßt,  gestattet  das  neue 
Gesetz  (§  11),  daß  sie  bei  der  Einfuhr  irgend- 

einer der  angeführten  Getreidearten  und  son- 
stigen Produkte  für  den  Zoll  in  Zahlung  gegeben 

werden.  Dafür  wird  allerdings  die  Liste  der 
nicht  landwirtschaftlichen  Erzeugnisse,  für  die 
sie  Verwendung  finden  können,  nach  der  vom 
Bundesrat  erlassenen  Einfuhrscheinnrdnnng 
(Zentralbl.  f.  d.  Deutsche  Reich.  1906,  S.  316) 
auf  Kaffee  und  Petroleum  beschränkt. 

3.  Die  Wirkungen  dieser  Gesetze. 
Die  Wirkung  des  Gesetzes,  das  am  l./V.  1894 
in  Kraft  trat,  machte  sich  sofort  bemerklich, 
indem  die  bis  dahin  kaum  nennenswerte 
Ausfuhr  von  Weizen,  Roggen  und  Hafer 
schon  im  Jahre  1894  wieder  eine  beträcht- 

liche Höhe  erreichte.  Während  i.  J.  1893 
nur  für  48000  M.  Weizen  und  Spelz,  für 
41000  M.  Roggen  und  für  46000  M.  Hafer 
ausgeführt  wurde,  beliefen  sich  die  ent- 

sprechenden Ausfuhrwerte  für  1894  auf 
12695000  M.,  7457000  M.  und  3755000  M. 
Im  ganzen  wurden  in  diesem  Jahre  79191  t 
Weizen  ausgeführt,  darunter  nicht  weniger 
als  78973  t  gegen  Einfuhrscheine.  Der 
größte  Teil  ging  nach  Schweden  (37239  t), 
in  zweiter  Linie  stand  Dänemark  (23048  t), 
in  dritter  Großbritannien  (11215  t).  Auch 
die  Roggenausfuhr  erfolgte  fast  ausschließ- 

lich gegen  Einfuhrschein,  nämlich  in  der 
Höhe  von  49561  t  bei  49712  t  Gesamtaus- 

fuhr. Das  Hauptabsatzgebiet  war  Dänemark 
mit  20078  t,  dann  folgt  Schweden  mit 
17278  t.  Die  Menge  des  gegen  Einfuhr- 

schein ausgeführten  Hafers  belief  sich  auf 
22595  t  (Gesamtausfuhr  22759  t);  davon 
gingen  12595  t  nach  Großbritannien  und 
5439  t  nach  der  Schweiz.  Dagegen  haben 
die  Einfuhrscheine  im  Mühlenlagerverkehr 
neben  dem  älteren  System  des  Zollnach- 

lasses eine  weniger  große  Bedeutung  er- 
langt. So  betrug  i.  J.  1894  die  Ausfuhr 

von  Mehl  im  Mühlenlagerverkehr  164268  t, 
die  gegen  Einfuhrschein  dagegen  nur  23742  t, 
und  für  geschrotenes  Getreide,  Graupen  usw. 
belief  sich  die  Ausfuhr  der  ersteren  Art 
auf  26675  t,  die  der  letzteren  aber  nur 
auf  161  t. 

Auch  in  den  folgenden  Jahren  haben 
sich  die  Ausfuhrverhältnisse  des  Getreides  im 
ganzen  ebenso  gestaltet  wie  unmittelbar  nach 
der  Aufhebung  des  Identitätsnachweises. 
So  wurden  i.  J.  1898  aus  dem  freien  Ver- 

kehr 135168  t  Weizen  (und  Spelz)  aus- 
geführt und  von  diesen  135018  t  gegen 

Einfuhrscheine.  Die  Bezugsländer  waren 
hauptsächlich  Schweden  (34540 1),  Dänemark 
(17825  t),  Frankreich  (20739  t),  Oesterreich- 
Ungarn  (26112  t).  Die  Roggenausfuhr  belief 
sich  auf  129706  t,  davon  129546  t  gegen 
Einfuhrscheine.  Oesterreich -Ungarn  bezog 
52987  t,  Schweden  22369  t,  Norwegen 
17436  t,  Dänemark  16468  t  Von  der  Ge- 

samtausfuhr von  47284  t  Hafer  gingen 
47140  t  gegen  Einfuhrschein  aus  (22218  t 
nach  der  Schweiz,  10728  t  nach  Groß- 

britannien). Die  Ausfuhr  von  Gerste  da- 
gegen fand  zu  einem  nicht  unerheblichen 

Teil  ohne  Ausstellung  von  Einfuhrscheinen 
statt:  sie  betrug  im  ganzen  12656  t,  davon 
aber  nur  10472  t  gegen  Einfuhrschein.  Die 
Mehlausfuhr  findet  noch  immer  zum  größten 
Teil  im  Mühlenlagerverkehr  statt. 

Nach  dem  Erlaß  der  Bestimmungen  von 
1906  haben  sich  die  Ausfuhrverhältnisse, 
namentlich  für  Roggen,  wesentlich  geändert. 
Vorher  war  die  Ausfuhr  aller  Getreidearten 
beträchtlich  geringer  als  die  Einfuhr,  wie 
auch  das  ganze  System  der  Einfuhrscheine 
auf  der  Voraussetzung  beruht,  daß  für  jede 
ausgeführte  Getreidemenge  eine  gleiche 
Quantität  eingeführt  werden  müsse,  weil  die 
inländische  Produktion  den  Bedarf  nicht 
decke.  Nun  sind  aber  tatsächlich  im 
Kalenderjahr  1908  nur  347264  t  Roggen 
eingeführt  und  dagegen  586127  t  —  jetzt 
mit  der  erhöhten  Zollvergütung  von  5  M. 
für  100  kg  —  ausgeführt  worden.  Im  Ernte- 

jahr 1908/09  erlangte  die  Roggenausfuhr  so- 
gar noch  ein  weit  größeres  Uebergewicht, 

indem  sie  auf  840835  t  stieg,  gegenüber 
einer  Einfuhr  von  235684  t.  Der  Haupt- 

abnehmer war  merkwürdigerweise  Rußland, 
dann  folgte  Norwegen,  Holland  und  Däne- 

mark. Die  Roggenernte  war  1908  in  Deutsch- 
land sehr  günstig  und  die  obigen  Zahlen 

beweisen,  daß  sie  den  einheimischen  Ver- 
brauch überstieg.  Wenn  gleichwohl  die 

Roggenpreise  in  der  ersten  Hälfte  des  Jahres 
1909  auf  eine  ungewöhnliche  Höhe  —  bis 
195  M.  —  stiegen,  so  zeigt  sich  darin  die 
Wirkung  der  nunmehr  zu  einer  wirklichen 
Ausfuhrprämie    gewordenen    Zollvergütung. 

Als  Wirkung  der  Aufhebung  des  Identi- tätsnachweises ist  theoretisch  zu  erwarten 
zunächst  eine  relative  Erhöhung  der  Ge- 

treidepreise in  den  ausfuhrfähigen  Provinzen 
im  Vergleich  mit  den  Weltmarktpreisen. 
Da  für  die  Ausfuhr  des  Getreides  dieser 
Gebiete  eine  Prämie  gewährt  wird,  die  sehr 
nahe  gleich  dem  Zollbetrage  ist,  so  wird  die 
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Tendenz  bestehen,  sie  so  lange  fortzusetzen, 
bis  der  Preis  im  Inlande  um  den  vollen 

Zollbetrag  über  den  des  Weltmarktes  ge- 
Btiegen  ist.  Diese  Voraussehung  wird  durch 
die  Erfahrung  bestätigt.  Betrachten  wir/.  B. 
die  Preisübersichten  auf  den  rlauptplätzen, 
die  mehrere  Jahre  hindurch  von  der  Berliner 

Börsenzeitung  wöchentlich  zusammengestellt 
wurden,  mi  zeigt  Bich,  daß  die  Differenz 
zwischen  den  Berliner  Lieferungspreisen  des 
Weizens  und  denen  der  ausländischen  Plätze 

seit  der  Aufhebung  des  [dentitätsnachwei  i 

durchschnittlich  zugenommen  hat.  Eine  ge- 
naue Vergleichbarkeit  dieser  Zahlenreihen 

besteht  Ereilich  nicht,  da  die  Angaben  sich 
nicht  auf  gleiche  Qualitäten  beziehen  und 
besondere  lokale  Einflüsse  je  nach  dem 
Stande  dir  Spekulation  bei  den  für  spätere 
Lieferungsfristen    geltenden    Preisen    bald 
fositive.  bald  negative  Differenzen  erzeugen, 
mmerhin  aber  ist    man   berechtigt,  aus  den 

Veränderungen  der  Durchschnittsdifferenz  in 
verschiedenen  Perioden  gewisse  Schlüsse  zu 
ziehen. 

In  der  Zeit   von  Ende  .Mai   L894  bis  An- 
fang Oktober  L894,  also  in  der  ersten  Zeit 

der   Herrschaft   des   neuen    ( leset zes,   war  die 
Durchschnittsdifferenz  i\^>  Berliner  und  des 
Londoner  Preises  für  im  Oktober  lieferbaren 

1,4    .M.   für  die  Tonne.     Dagegen 

betr.  ii    November    lSÜ.'J    bis    linde 
1894,  also  vor  der  Aufhebung  des 

Identitätsnachweises,  nur  29,6  M.  (Liefe- 
in für  Berlin  Mai,  für  London  .Juli), 

und  in  derselben  Periode  1892/93  stellte 
Bicfa  die  Differenz  BOgar  nur  auf  10,4  M. 
(Termin  fur  Berlin  April  .Mai,  für  London 
Juni).  Gehen  wir  in  die  Zeil  zurück,  in  der 

lallgemein  in  Kraft 
stand,  so  war  in  den  Monaten  August  und 

h  tigen  Ernte- 
bekannl   waren,  der  Ab- 

■l    di  n    Berliner    Lieferungs- 
i  September  <  Iktober  und  den  i 

uschnittlich  45,6  M., 

h  dem  vollen  Zollbetrage;  in 
der  Zeit  <•      Anfang 

aber,  al    die  Marktverhältnisse   nor- 

maler   •••  aren,   betrug  die  durchschnittliche 
Pri  Vpril  .Mai-Termin   in 
Herlm  und  den  Ma   Termin  in  London  nur 

der  Aus- 
fuhrpräm  Berliner  I 

lern  Zolle  ähernd  - 
hoch  über  dem  fi  über 
unter  der   Ib-rr-'  halt  di     &Ü   M  u 

I '..  b   auch  ;. 
In  dem  Zeitraum   von B. 

itand   der   i'r>  m   Mai    L8 
j ii  Berlin  dun  I  h  um 

war 

der  Durchschnittspreis  des  Weizens  für  Mai- 
Lieferung  in  Berlin  vom  November  1899  bis 
Mai  1900  nur  151,2  M.,  in  Liverpool  dagegen 
für  März  in  der  Zeit  von  November  bis  März 

131,4  M.,  die  Differenz  blieb  also  bedeutend 
unter  dem  Zollbetrag.  Es  kommt  eben  auch 
auf  die  inneren  Marktverhältnisse  an.  Wenn 
die  Ausfuhr  eine  Zeil  lang  mit  Hilfe  der 
Prämie  stark  ausgedehnt  worden  ist,  so 
macht,  sich  im  Inlande  ein  ungedeckter  Be- 

darf fühlbar  und  der  Preis  geht  in  die  Höhe. 
Nach  der  Einführung  der  erhöhten  Zollsätze 
\en  55  M.  für  Weizen  und  50  M.  für  Roggen 
hat  die  Prämie  in  entsprechender  Weise  ihre 
Wirkung  getan.  Am  I./VIL  1909  z.  B.  stand 
der  Weizenpreis  an  der  Berliner  Börse  auf 

200,50  M.,  gleichzeitig  aber  betrug  der  Durch- 
schnittspreis in  England  47  shilL  8  d.  das 

Quarter  oder  197  M  für  die  Tonne,  wenn 
das  (iewicht  eines  Hektoliters  zu  76  kg  an- 

genommen wird.  Ende  Juli  dagegen  war 
der  Berliner  Preis  auf  229,50  gesunken,  der 

Londoner  aber  auf  44  shill.  oder  203  M.  ge- 
stiegen. Liese  auffallende  Acnderung  hing 

mit  der  wesentlich  günstigeren  Gestaltung 
der  Ernteaussichten  in  Deutschland  zu- 
sammen. 

Eine  weitere  Wirkung  der  Einfuhrscheine 

aber  besteht  darin,  daß  im  deutschen  Zoll- 
gebiete die  Getreidepreise  mehr  ausgeglichen 

werden,  d.  h.  daLJ  die  früheren  höheren 
Preise  in  den  westlichen  Landesteilen  her- 

abgedrückt werden.  Denn  je  mehr  die  Aus- 
fuhr aus  den  östlichen  Provinzen  befördert 

wird,  um  so  mehr  muß  sich  in  denjenigen 
Landesteilen,  die  ihren  Getreidebedan  nicht 
vollständig  selbst  decken  können  und  die 

bisher  eine  größere  Zufuhr  aus  dem  Osten 
erhielten,  die  Einfuhr  aus  dem  Auslande 
ent wickeln,  bei  der  die  Einfuhrscheine  ihre 
Verwendung  finden,  und  dadurch  entsteht 
eine  Preiserniedrigung.  So  betrug  nach  den 
reichsstatistischen     Vi  röffentlichungen    der 

Durchschnittspreis  de8  Weizens  in  den  Mo- 
naten .luli  bis  Dezember  L894  in  Berlin 

132,1  .M.  und  in  Mannheim  L42,4  lf.,  die 
Diffi  i'  ii /  al  ii  nur  L0,3  M.  l  dagegen  war 
die    ent  prechende    Differenz    in    den    vier 
Monaten  Januar  In     April  L894,  also  vor  der 
Aufhebung  de  Identitätsnachweises,  noch 

L64.0  141,9  oder  -':;,l  M  Der  Berliner 
war  um  9,8  M.,  dir  Mannheimer  aber 

um  21,6  M.  ■■<  unken.  Wenn  die  Einfuhr- 
ae  i"  i  ihrer  Veräußerung  erheblii  h 

unter  ihren  Zollwert  Bänken,    o  werde  dai 
eine  Verminderung  dl      Zoll  ohutM     fül 

di  uten.     Tal  sächlich   vertu  n  i 

aber    immer    nur    1    oder    '-"',,,    da    du 
amie   Einfuhr   von    Gtereide  die   Ausfuhr 

weit   übersteigt    und   die   Scheine   urx 
auch  noch  zu  Zollzahlungen  für  Kaffee  und 
Petroleum  verwendet  werden  können, 

'.ufhi  bung  der  froheres  Bestimmung, 



Identitätsnachweis 381 

nach  der  ein  Einfuhrschein  nur  für  Getreide 
von  derselben  Art  wie  das  ausgeführte  ver- 

wendbar war,  wurde  schon  im  Jahre  1894 
angeregt.  Die  Kölner  Handelskammer  hat 
in  diesem  Sinne  eine  Eingabe  an  den  Bundes- 

rat gemacht,  in  der  die  Unzuträglichkeiten 
hervorgehoben  wurden,  die  in  der  Rhein- 

provinz dadurch  entständen,  daß  z.  B.  wer 
Gerste  ausgeführt  hat,  nun  auf  Grund  seines 
Scheines  nicht  Weizen  oder  Roggen  einführen 
könne.  Durch  die  Ausdehnung  der  Verwend- 

barkeit der  Scheine  auf  alle  Getreidearten 
würde  auch  bei  starker  Ausfuhr  einer  ein- 

zelnen Gattung  ein  Druck  auf  den  Preis  der 
Scheine  vermieden  und  andererseits  auch  der 
im  ganzen  nicht  wünschenswerte  Handel  mit 
den  Einfuhrscheinen  eingeengt,  da  der  erste 
Eigentümer  des  Scheines  dann  um  so  mehr 
Gelegenheit  fände,  ihn  zu  eigenen  Eiafuhr- 
zwecken  zu  verwerten.  Der  Bundesrat  hat 
jedoch  in  seiner  Sitzung  vom  28./II.  1895 
eine  Aenderung  der  bestehenden  Vorschriften 
abgelehnt.  Das  Zollgesetz  von  190(3  aber 
hat,  wie  oben  erwähnt,  die  Verwendung  der 
Einfuhrscheine  unterschiedslos  für  alle  Ge- 

treidearten gestattet.  Daraus  aber  ist  dem 
Reiche  bisher  ein  beträchtlicher  finanzieller 
Schaden  erwachsen.  Es  hat  sich  gezeigt, 
daß  die  Grundanschauung,  von  der  man  bei 
der  Abschaffung  des  Identitätsnachweises 
ausging,  wenigstens  bei  guten  Ernten,  für 
Roggen  nicht  zutrifft.  So  sind  im  Ernte- 

jahr 1908/09  nach  den  oben  angeführten 
Zahlen  605151  t  Roggen  mehr  aus-  als  ein- 

geführt worden.  Dafür  ist  aber  nicht  etwa 
mehr  Weizen  eingeführt  worden,  im  Gegen- 

teil blieb  die  Weizeneinfuhr  unter  den  Ziffern 
der  beiden  Vorjahre.  Auch  die  Haferaus- 

fuhr übertraf  im  Kalenderjahr  1908  die  Ein- 
fuhr um  beinahe  200000  t,  während  sie 

allerdings  im  Erntejahr  um  180000  M.  hinter 
der  letzteren  zurückblieb.  Hauptsächlich 
aber  wurde  der  Ueberschuß  der  Roggen- 

einfuhrscheine zu  Zollzahlungen  für  russische 
Futtergerste  verwandt,  deren  Einfuhr 
infolge  der  Herabsetzung  des  Zolles  auf 
1,30  M.  von  1103000  t  i.  J.  1905  auf 
1600000  t  i.  J.  1908  stieg,  während  die 
Ausfuhr  fast  gleich  Null  ist.  Diese  Gersten- 

einfuhr würde  aber  auch  stattgefunden  haben, 
wenn  gar  kein  Roggen  ausgeführt  worden 
wäre,  wie  auch  die  Größe  der  Einfuhr  von 
Kaffee  und  Petroleum  von  der  Roggenaus- 

fuhr gänzlich  unabhängig  ist.  Die  finanzielle 
Einbuße  des  Reichs  beträgt  also  so  viele 
Millionen  M.  als  an  Zöllen  für  Futtergerste, 
Petroleum  und  Kaffee  mit  Roggeneinfuhr- 

scheinen bezahlt  worden  sind.  Und  ein 

ähnlicher  Verlust  wird  in  jedem  Jahre  ent- 
stehen, in  dem  die  Roggenausfuhr  die  Ein- 

fuhr überschreitet. 
Zu  diesen  fiskalischen  Nachteilen  traten 

weiterhin  Gefahren  vom  nationalen  Stand- 

punkte aus.  Das  Ziel  der  deutschen  Politik 
war  es,  den  nationalen  Bedarf  an  Roggen, 
Hafer  und  vor  allem  Weizen  möglichst  selbst 
zu  decken.  Von  diesem  erstrebenswerten 
Ziel  der  damals  herrschenden  nationalen 
Wirtschaftspolitik  entfernte  sich  Deutsch- 

land mit  der  Ausdehnung  des  Roggen-  und 
Haferbaues  über  den  nationalen  Bedarf 
hinaus  immer  mehr.  Es  geriet  in  eine  neue 
Abhängigkeit  vom  Auslande  als  Abnehmer 
des  Ueberschusses  an  Roggen  und  Hafer.  — 
Dazu  traten  vor  Kriegsbeginn  noch  politische 
Gefahren.  Die  Agrarstaaten  der  Welt,  vor 
allem  Rußland,  bekämpften  die  deutschen 
Getreidezölle  lebhaft.  Je  mehr  Deutschland 
auf  ausländischen  Absatz  seines  Getreides 
angewiesen  war,  und  diesen  durch  staatliche 
Maßnahmen  noch  erleichterte,  desto  schwerer 
wurde  ihm  die  politische  Durchhaltung  seiner 
eigenen  Einfuhrzölle.  —  Selbst  in  landwirt- 

schaftlicher Hinsicht  endlich  konnte  man  die 
einseitige  Ausdehnung  des  Roggenbaues  kri- 

tisieren. Er  war  zwar  für  Deutschland  der 
produktivste  Anbau,  der  seinen  natürlichen 
Bodenverhältnissen  am  meisten  zusagte;  aber 
seine  übermäßige  Ausdehnung  auf  Grund 
künstlicher  Einrichtungen  gab  doch  zu  be- 

denken. Sie  führte  zu  Arbeitsstauungen  in 
kurzen  Zwischenräumen  bei  Saat  und  Ernte; 
der  Betrieb  wurde  noch  mehr  zum  Saison- 

verfahren; allgemeine  betriebstechnische 
Gründe  sprachen  für  einen  Ausgleich. 

Eine  Abänderung  des  Systems  schien 
unumgänglich  nötig;  man  diskutierte  im 
Grunde  nur  noch  über  das  Mittel  der  Aende- 

rung. Zweckmäßig  war  allein  eine  Beschrän- 
kung der  Einfuhrscheine  auf  die  nämliche 

Getreidegattung,  für  welche  sie  ausgestellt 
waren  und  Herabsetzung  der  Gültigkeit  auf 
3  Monate.  Bei  einer  Mehrausfuhr  von  Roggen 
und  Hafer  wären  diese  Scheine  unterwertig 
geworden  und  damit  wäre  der  Hauptanreiz 
zur  Produktion  über  den  nationalen  Bedarf 
beseitigt  gewesen.  Vor  allem  unterblieb  dann 
die  Ausdehnung  des  Zollschutzes  qua  Ein- 

fuhrschein auf  den  Weltmarkt.  Diese  Reform 
hätte  den  Grundgedanken  des  Systems  nicht 
berührt.  Sobald  die  Mehrausfuhr  beseitigt 
war,  blieben  alle  Scheine  vollwertig  und  der 
Osten  konnte  seinen  örtlichen  Ueberschuß 
nach  wie  vor  absetzen. 

Im  Kriege  und  in  der  Nachkriegszeit 
wird  der  östliche  Getreideüberschuß  wie  im 
Anfang  der  90er  Jahre  größtenteils  mit  der 
Bahn  nach  dem  Westen  verfrachtet,  ein 
Umstand,  der  nicht  zuletzt  den  schlimmen 
Wagenmangel  der  Eisenbahnen  in  jedem 
Herbst  verursacht.  Volkswirtschaftlich  ge- 

sehen ist  dieses  Verkehrsmittel  des  An- 
schlusses außerordentlich  kostspielig  und  es 

wäre  die  Benutzung  des  Seewegs  vorzuziehen. 
Solange  freie  Einfuhr  für  Getreide  besteht, 
wäre   ein   besonderes    Zollscheinsystem   bei 
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dem  Transport  via  Rotterdam  nicht  er- 
forderlich; die  ganze  Frage  steht  und  fällt 

mit  den  Getreidezöllen. 

Augenblicklieh  verhindert  die  Umstellung 
in  der  deutschen  Müllerei  den  Seetransport 
des  ostdeutschen  Getreides  nach  dem  Rhein. 

Da  die  Transportkosten  im  Verhältnis  zum 
Wert  des  Getreides  in  der  Nachkriegszeit 
ungleich  größer  geworden  Bind  and  der 
Zwischenhandel  bei  dem  Getreide  als  Mono- 
EoIgUt  viel  mehr  Gewinne  macht,  so  arbeiten 
eilte  nicht  mehr  die  großen  Import  miihlen 

an  den  Binnenhäfen,  welche  ihr  (ietreide 
über  weite  Strecken  heranholen  und  das 
Mehl  Hunderte  von  Kilometern  ins  Inland 
hinein  absetzen,  am  billigsten,  sondern 

vielmehr  diejenigen  mittleren  und  kleinen 
Mühlen,  welche  das  Getreide  aus  der  nächsten 
Umgebung  aulkaufen  und  in  die  nächste 
Stadt  absetzen.  Statt  des  zentralisierten 
Großbetriebes  hat  heute  die  dezentralisierte 

Mühle  mittlerer  Größe  das  L'ebertrewicht. 
Manche  Großstädte  werden  heute  von  einem 

Kranz  von  Mühlen  versorgt,  der  sich  ziemlich 
:,  um  rie  herumlegt;  deshalb  ist 

augenblicklich  ein  strahlenförmiger  Ver- 
M-hleiLi  des  ostdeutschen  Getreides  nach 

D  zahlreichen  Mühlen  der  Konsunigebiete 
Westdeutschlands  das  volkswirtschaftlich 

Einfachste  und  Billigste. 
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Jevons,  William  Stanley, 
geb.  am  l./IX.  1835  in  Liverpool;  studierte  in 
I   Ion   Naturwissenschaften;   ging  1854    nach 
Australien;  war  1855  —  58  Chemiker  bei  der 
Münze  der  Kolonie  Neusüdwales  in  Sydney 
und  beschäftigte  sich  in  dieser  Zeit  viel  mit 
meteorologischen  Untersuchungen;  kehrte  1859 
nach  Europa  zurück  und  bezog  wiederum  die 
Universität,  um  Logik,  Philosophie  und  National- 

ökonomie zu  studieren;  wirkte  1866—1876  als 
Professor  der  Logik  und  Nationalökonomie  an 
Owens  College  in  Manchester;  1876  —  81  als 
Professor  der  Nationalökonomie  in  London  und 
starb,  durch  Ertrinken  im  Meere,  zu  Be.xhill, 
Grafschaft  Sussex,  am  13./VIII.  1882. 

Jevons  war  ein  erklärter  Gegner  der  Bicardo- 
schen  Lehre  und  bediente  sich  im  Gegensatz 
zu  dessen  deduktivem  Verfahren  bei  seiner  in- 

duktiven Erforschung  kommerzieller  und  indu- 
strieller Probleme  der  mathematischen  Methode, 

welche  einige  Jahre  später  (1874)  auch  Walras 
im  Journal  des  Economistes  entwickelte.  Jedoch 
ist  Jevons  die  Priorität  z.uzuerkennen.  Er  ent- 

wickelte unabhängig  von  Gossen  und  Walras 
mathematisch  die  Grenznutzentheorie.  Er  war 

Freihändler,  aber   (Jegner  des  laisse/.-faire. 
Jevons  veröffentlichte  von  staatswissen- 

schaftlichen Schriften  a)  in  Buchform:  Diagram 
shewing  all  the  weekly  aecounts  of  the  Bank 
of  England,  since  the  passing  of  the  Bank  Act 
of  1844  (to  1862)  etc.,  London  1862.  -  Diagram 
shewing  the  price  of  the  english  funds,  the 
pnee  of  wheat,  the  number  of  bankrupteies, 
and  the  rate  of  the  discount  monthly,  since 
1731  to  1862,  ebd.  1862.  -  A  serious  fall  in 
the  value  of  gold  ascertaincd,  and  its  social 
effects  set  forth,  ebd.  1863.  —  Probable  exhau- 
stion  of  our  coal  mines,  ebd.  1866.  —  The  coal 
question;  an  inquiry  concerning  the  progress  of 
the  nation,  and  the  probable  exhaustion  of  our 
coalmines,  ebd.  1865,  dasselbe,  2.  ed.,  1866; 

3.  ed.  1906.  —  An  introduetory  lecture  <>n  che 
unportance  of  diffusing  a  knowledge  of  political 
economy,  Manchester  1866.  —  A  lecture  on 
crades'  societies,  Manchester  1868.  —  On  indu- 
strial  partnerships,  1870.  —  The  match  tax:  a 
problem  in  tinance,  ebd  1871.  —  The  theory 
ol  political  economy,  London  ] s?  1 ;  dasselb 
Aufl.,  L879;  dasselbe,  3.  Ami.,  L888;  dasselbe  ins 
[talienische  übersetzt  u.  d.  T.;  <i.  Boooardo, 

Teoria  dell'  sconomia  politica,  esposta  da  W. 
St.  Jevons,  Mailand  1878,  in  „Bibliotheca  daU' 
Bconomi  ita",  8a  serie,  voL  li.  8.  i.i  811,  das« 
selbe,  ir.m  .  Paris  L879;  3,  64  Paria 

The  railway  and  the  State  (1 
and  addre   •    by  profe  sora  and  lecturera  ol  che 

inchouter,  London  1874,  Nr. 
IConey  and  the  mechaniam  ol  exchange,  ebd. 

Ibe,  2.  A.ni  .  :;.  Aufl., 
Ibe,  4.  Auti..  i   .   ■  da   i  Ibe,  B.  Aufl., 

h    in  i  ] '.  utai  li<-  uii.  rsetzl  u.  d.  T.: 
Geld  und  Geldverkehr,  Leip  Primer 
>d  political  economy,  London 
der  „ Science  Prii 
1  •. on  ii.  ( '•' 

The  State  in  relation  to  labour, 

■    ■  tammi  n 

hriften:   Ifethod  d   n  !'>nn,  and 
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other  papers,  London  1883;  2.  Aufl.  1904.  - 
Investigations  in  currency  and  finance,  edited 
with  an  introduction  by  H.  S.  Foxwell,  ebd. 
1884.  —  Letters  and  Journals,  edited  by  his  wife, 
ebd.  1886.  —  The  principles  of  economics.  With 
a  preface  by  H.  Higgs,  London  1905. 

Jevons  übersetzte  in  das  Englische:  L.  Cossa, 
Guida  allo  studio  della  economiapolitica,  2.  Aufl., 
London  1880. 

b)  Aufsätze  in  folgenden  Zeitschriften  und 
Sammelwerken:  British  Association  for  the  ad- 
vancement  of  science,  London.  Addresses  and 
papers  read  in  section  F.:  Economic  science 
and  statistics,  Jg.  1862  ff.  —  Fortnjghtly  Review, 
London.  —  Journal  of  the  Statistical  Society.  — 
Transactions  of  the  Manchester  Statistical  So- 

ciety, Manchester  1866/67  ff.  —  Contemporary 
Review. 

Ein  Verzeichnis  seiner  Schriften  findet  sich 

in:  Letters  and  Journals,  ed.  by  his  wife,  Lon- 
don 1886. 

Vgl.  über  Jevons:  Geyer,  Theorie  und  Praxis 
der  Zettelbanken,  .München  1867,  Anhang  VI, 
S.  321  ff.  -  M.  W.  Drobisch,  üeber  Mittel- 

größen und  die  Anwendbarkeit  derselben  auf  die 
Berechnung  des  Steigens  und  Sinkens  des  Geld- 

wertes, in  „Bericht  der  mathcmat.-physikal. 
Klasse  der  k.  Bachs.  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften", Leipzig,  Jahrg.  1871,  S.  25  ff.  — 
Derselbe,  Ueber  die  Berechnung  der  Verände- 

rungen der  Warenpreise  und  des  Geldwertes, 
in  Jb.  f.  Nat.,  Bd.  XVI,  Jena  1871, 

S.  143 ff.  —  E.  Laspeyres,  Die  Berechnung  einer 
minieren  Preissteigerung,  in  Jb.  f.  Nat., 
Bd.  XVI,  1871,  296ff.  -  A.  L.  Perry,  In- 

troduction to  political  economy,  New  York  1877, 
S.  193,  295.  -  Shadwell,  System  of  political 
economy,  London  1877,  S.  47,  55,  89,  94  u.  ö. 
—  Nationalökonomische  Schriften  von  W. 
Stanley  Jevons,  in  Jb.  f.  Nat,  Bd.  XXXI, 
Jena  1878,  S.  267  ff.  -  Obituary  notices  of  Prof. 
William  Stanley  Jevons,  with  additional  re- 
marks  from  the  „Statist"  and  „Economist", 
in  Journal  of  the  Statistical  Society,  Bd.  XLV, 
London  1882,  S.  484-88.  -  R.  Giffen,  Notice 
of  (Prof.  W.  St.  Jevons')  prineipal  works  in 
the  coal  supply,  gold  coinage  etc.,  in  Journal 
of  the  Statistical  Society,  Bd.  XLV,  ebd.  1882, 
S.  521/23.  -  F.  A.  Walker,  Political  economy, 
ebd.  1883,  S.  99, 140/43,  284,  366/67,  374,  414/15 
—  R.  Giffen,  Essays  in  finance,  Und  series, 
London  1886,  S.  275 ff.  -  Phillips,  Labour,  land, 
and  law,  ebd.  1886.  —  Ingram,  History  of  poli- 

tical economy,  Edinburg  1888,  S.  60,  159,  180, 
231/234.  -  R.  Zuckerkandl,  Zur  Theorie  des 
Preises,  Leipzig  1889,  S.  80 ff.  -  W.  Boehmert, 
Stanley  Jevons  und  seine  Bedeutung  für  die 
Theorie  der  Volkswirtschaftslehre  in  England, 
in  Jb.  f.  G.  V.,  Jahrg.  XV,  Leipzig  1891, 
Heft  3.  —  Dictionary  of  National  Biography, 
ed.  by  Sidney  Lee,  vol.  XXIX,  p.  374/78,  London 

1892.  —  Nouveau  dictionnaire  d'economie  poli- 
tique,  Bd.  II,  Paris  1892,  S.  103/4;  Supplement, 
Paris  1897;  S.  190/192.  -  Palgrave,  Dictionary  of 
political  economy,  Vol.  II,  London  1896.  —  K. 
Wicksell,  Geldzins  und  Güterpreise,  Jena  1898, 
S.  17  ff.  Meitzel. 

Imperialismus. 
I.  Zur  Geschichte  des  Wortes.  II.  Der 

Begriff  des  Imperialismus. 

I.  Zur  Geschichte  des  Wortes. 

„Imperialismus",  heute  ein  vielgebrauchtes 
Schlagwort,  ist  eine  jener  Bezeichnungen, 
die  unter  unseren  Augen  ihren  Bedeutungs- 

wandel vollzogen  haben.  Kein  sprachlich 
bedeutet  Imperialismus  nur  kaiserliche  Herr- 

schaft, Herrschaft  des  Imperators;  besonders 
wohl  eines  römischen  Imperators  nach  der 
Vorstellung,  daß  weniger  Gesetz  und  Recht 
als  die  auf  Kriegsmacht  sich  stützende  Will- 

kür entscheidet.  Nach  Wilhelm  Bauer  (am 
unten  angeführten  Orte  S.  209)  „sprach  man 
von  Imperialismus  gern  im  Zusammenhang 
mit  der  Regierung  Napoleons  I.  und  Napo- 

leons III.,  wie  denn  das  Wort  selbst  auf  dem 
Umwege  über  das  Französische  in  unsere 
Sprache  gelangt  ist.  Offenbar  war  es  in 
den  Tagen  des  zweiten  Kaiserreiches  .  .  . 
ein  Schlagwort  für  sich,  das  mit  dem  gegen- 

wärtigen nichts  zu  tun  hat".  —  Die  im 
Jahre  1884  in  England  gegründete  „Im- 

perial Fedeiation  League"  forderte  einen 
engeren  Zusammenschluß  der  Teile  des 
britischen  Kolonialreiches  in  wirtschaft- 

licher und  staatsrechtlicher  Hinsicht.  Um 
die  Jahrhundertwende  war  es  namentlich 
Josef  Chamberlain,  der  diese  Idee  des 

„greater  Britain"  verfocht.  In  dieser  Be- 
wegung wurde  das  englische  Wort  „empire" nicht  im  Sinne  von  Imperium,  sondern  nur 

von  Reich  schlechthin  verwendet;  gemeint 
war  das  britische  Gesamtreich  in  bezug  auf 
seine  kolonialen  Glied-  und  Tochterstaateru 

Demgemäß  bedeutete  „Imperialismus"  um 
die  Jahrhundertwende  vorzüglich  jenen  eng- 

lischen Imperalismus  der  auch  in  einen  be- 
sonderen Gegensatz  zu  dem  bisherigen  briti- 

schen Freihandelssystem  tritt.  (Ueber  die 
Geschichte  dieser  englischen  imperialisti- 

schen Bewegung  und  darauf  folgende  ver- 
wandte Bewegungen  vgl.  Adolf  Lenz,  am 

unten  angef.  Orte.)  —  Heute  aber  hat  das 
Wort  Imperialismus,  vornehmlich  unter  dem 
Einfluß  marxistischer,  von  der  materiali- 

stischen Geschichtsauffassung  Marxens  her- 
rührender, sowie  pazifistischer  Vorstel- 

lungen schon  eine  ganz  allgemeine  Bedeutung 
und  umfaßt  jede  wirtschaftliche  wie  völkische 
und  politische  Macht-  oder  Ausdehnungs- 

bestrebung überhaupt,  ohne  Rücksicht  auf 
den  Gegenstand.  Schumpeter  (am  unten 
angef.  Orte  S.  3)  erklärt:  „Imperialismus 
ist  die  objektlose  Disposition  eines  Staates 
zu  gewaltsamer  Expansion  ohne  angebbare 
Grenzen."  Adolf  Lenz  unterscheidet  „den 
wirtschaftlichen  Imperialismus  als  Drang  nach 
wachsendem  Anteil  [einer  Volkswirtschaft] 
an  der  Weltwirtschaft"  von  dem  politischen 
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Imperalismua  ,,als  dem  Drang  nach  politischer 
Herrschaft"  (am  unten  angef.  Orte  S. 34).— 
Da  der  wirtschaftliche  Imperialismus  notwen- 

dig in  Gegensatz  zum  Freihandel  tritt,  be- 
zeichnet man  ihn  auch  als  Neu-Merkantilismus. 

II.  Der  Begriff. 

Eine  klare,  gesellschaftswissenschaftlich 
stichhaltige  and  eindeutige  Begriffsbestim- 
mangdee  Imperialismus  gibl  es  in  dem  zahl- reichen Schrifttum  bisher  nicht.  Sie  ist  auch 

nicht  möglich,  weil  der  Begriff  keinen  einheit- 
lichen Gegenstand  hat,  weshalb  siqD  in  ihm 

folgende  Merkmale  mehr  oder  weniger  stark 
kreuzen:  l.  Die  Vorstellung  der  bloß  von 
der  .Mach-  -denkt  en,  despotischen  Herr- 
schafl   ■  ■  Imperator).     2.    Die    Vor- 

stellung   des    Reiches    (englisch:   empire), 
u.  zw.  im  Sinne  weiterer  Eingliederungen  in 
dasselbe,  was  schon  eine  Vergrößerung,  eine 

ßhnung  in  sich  schließt.   3.  Die  Vorstel- 
lung vmi  Gewaltherrschaft  überhaupt  (Ter- 

ror, danach  wäre  Imperialismus  gleich  Verge- 
waltigung, Terrorismus).    4.  Die  damit  ver- 

wandte Vorstellung  der  wirtschaftlichen,  völki- 
n wiepolitischen  Macht  nnd  Ausdehnungs- 

politik überhaupt  (Imperium).    Diese  Be- 
deutung ist  heute  die  herrschende,  sie  zeigt  aber 

rti    :  a).  Es  wird  entweder  der 
.  iltherrschaft  in  den  Vordergrund  ge- 

ruckt, ähnlich  wie  beim  alten  römischen  Reich, 
beim  röm  heu  Kaiserreich  nnd  bei 

<1 -m  modernen  England  seit  Gromwell  (Welt - 
Imperium,  Weltpolitik);    oder  b)   es  tritt 
die  pazifistische  Auffassung  der  Erscheinung 

riums  überhaupt  in  den  Vordergrund, 
nicht  nur  das  weltpolitische 
streben   zu    Ungunsten  eines 

leren,   verwerflich   Bei  (Friede   und  Be- 
dem  Imperium 

und    jeder    Imperiumsänderung).     5.    End- 
lich kann  noch  die  besondere   Vorstellung 

mmend    werden,    da  Li    ., Imperium" 
.•    Erscheinung  »ei, 

■i    nach   der   materialistischen 

der  „Struk- tur der   I  Produktionen 

{imperial  i  dehnungsb 
Kampf  um  neue  Markte, 

r  Kapitalismen"  l  Bonner] ■  fcw   treb  ■ 

nicht  proletarischen 
beleuchten 

ade  Worte 

,.ln    dem 
einen    In- dividuum hoben 

wird,    wird   <:  ation   einer    Nation 
dem 

■  ii     im     Innern     der 

zueinand 

Kampf    der    \ 

hingen  des  Wortes  Imperialismus  (geschicht- 
lich wie  systematisch),  ist  ein  Kampf  der  ver- 

schiedenen  Begriffsbestandteile,  die  dahinter 
stehen  und  beweist  deutlich  die  Verwirrung 
der  Begriffsbildung,  die  hier  vorliegt.  Es  ist 
keine  eigentliche  wissenschaftliche, 
es  ist  nur  eine  parteipolitische  Be- 

griffsbildung, die  mit  dem  Worte  Im- 
perialismus versucht  wird.  Im  Sinne 

der  zuerst  angeführten  Bedeutung  wäre 

die  Erscheinung  des  Imperialismus  wissen- 
schaftlich bloß  eine  Krage  der  inneren  Staats- 

form,  z..  B.  Despotie  oder  Volksherrschaft;  im 
Sinne  der  zuletzt  angeführten  Bedeutung 
eine  Frage  der  Geschichtsphilosophie,  im 
besonderen  der  Marxischen  Geschichtsauf- 

fassung; im  Sinne  des  wirtschaftlichen  Im- 
periums und  im  Sinne  der  wirtschaftlichen 

Eingliederung  in  ein  ,, empire"  wieder  eine Frage  zwischen  Freihandel  und  Schutzzoll; 
im  Sinne  der  pazifistischen  Grundbedeu- 

tung wieder  eine  Frage  nach  dem  sozio- 
logischen Wesen  des  Krieges  und  endlich, 

sitten  wissenschaftlich  genommen,  wieder  nach 
seiner  sittlichen  Berechtigung  —  alle  diese 
Probleme  werden  aber  von  Sämtlichen  Ver- 
i  i  ern  in  dem  Begriffe  Imperialismus  nicht 
gesucht  und  nicht  bearbeitet,  sondern  es  wird 

vorausgesetzt,  im  „Imperialismus"  läge  ein 
eigener  wissenschaftlicher  Begriff  vor,  mit 
dem  mau  gewisse  Erscheinungen  der 
letzten  Zeit  (der  „kapitalistisch-imperialisti- 

schen Aera")  auf  selbständige  Weise  erkennen und  beurteilen  könne.  Diese  Voraussetzung 
ist  falsch,  sie  übersieht  in  geschieht  lieber 

Hinsicht,  daß  „Imperialismus",  welcher 
An  immer,  nicht  auf  kapitalistische  Zeiten 
beschränkt  ist,  da  neben  der  Btändisohen 
Wirtschaft  des  .Mit  telalters  und  der  neuesten 
kommunistischen  Wirtschaft  Kublands  ähn- 

liche politische  Erscheinungen  einhergehen; 
<\o  äbersiehl  in  systematischer  Hinsicht,  daß 
alle  die  verschiedenen  Erscheinungen,  die 
min,  unter  Imperialismus  zusammenfaßt, 
keine  einfachen  Grundersoheinungen  gesell- 

schaftlichen und  staatlichen  Lebens  sind, 

sondern  schon  -ehr  vielartige  und  zusammen- 
inungen  I  Wer  z.  l>.  über 

„wirtschaftlichen"  Imperialismus  spricht, doch  zuerst  einmal  aber  Freihandel 

und  Schutzsoll,  über  freie  und  gebundene  Ver« 
kchr-wirt-  lull    und    über   die    Malthu-i  vhe 

Bevölkerungslehre  klar  werden        erst   auf 
r  Grundlage  kann  er  die  Erscheinungen 

,    die   er   ab    ,. imperial)  ti  che 
zusammenfaßt,    beurteilen. 

Dann    wird   sich    aber   immer   der    streit 
weniger  um  die  gefol  werten   Bndurteile  al 
um  die  enten  Grundurteile  (Wesen  der  Ver- 

ohaft,  Individualist]  uni- 
Wim-  baftserklärung,      Krei- 

handel,  Bevölki  nein 
.  -t:   Wenn   lieh   der   I , 
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die  verschiedenen  Erscheinungen,  die  man  (in 
jeder  Wortbedeutung)  unter  „Imperialismus" 
zusammenfaßt,  ernsthaft  als  Gegenstand  vor- 

legt, so  findet  er,  daß  sie  zuletzt  immer  auf 
die  Frage  zurückführen:  Ist  der  Kampf  im 
gesellschaftlichen  Leben  der  Einzelnen,  ferner 
zwischen  Staaten,  zwischen  Volkstümern, 
zwischen  Volkswirtschaften  wesensnotwendig 
oder  nicht,  und  welche  gesellschaftliche  Natur 
hat  der  Kampf  überhaupt,  sowie  die  aus 
ihm  sich  ergebenden  Folgeerscheinungen  der 
Herrschaft,  der  Unter-  und  Ueberordnung, 
Unterwerfung,  Ausdehnung,  dann  besonders: 
des  Krieges?  Aber  auch  Kampf  (mit  den 
Folgen  Herrschaft  und  Krieg)  zeigt  sich 
noch  nicht  als  letztes  Einfaches,  sondern  die 
Grunderscheinung,  auf  die  er  und  seine 
Folgen  zurückgehen,  ist  die  Ungleichheit 
der  Einzelnen  sowohl  wie  der  Gesamtheiten 
(Volkstum,  Volkswirtschaft,  Staat),  so  daß 
die  Erscheinung  von  Gleichheit  und  Un- 

gleichheit, und  von  da  ans  wieder  das 
Wesen  der  Gesamtheiten  —  d.  h.  das  Problem 
Individualismus:  Universalismus!  —  als  die 
letzten  Grunderscheinungen  und  Grundfragen 
zurückbleiben,  um  die  es  sich  beim  Imperia- 

lismus handelt. 
Statt  auf  diese  Fragen  zurückzugreifen, 

wird  ihre  Lösung  in  den  zahlreichen  Schriften 
über  Imperialismus  fast  ausnahmslos  schon 
stillschweigend  vorausgesetzt.  Ueber  tief- 

gründige Theorien  wie  Schutzzoll  und  „Mer- 
kantilismus" sind  die  Allermeisten  zugunsten 

des  Freihandels  von  Anbeginn  erhaben, 
ebenso  gehen  die  meisten  Verfasser  mit  der 
feststehenden  Forderung  des  Weltfriedens, 
d.  h.  des  Pazifisten,  an  ihre  Fragen  heran: 
die  Marxisten,  indem  sie  mehr  oder  weniger 
unmittelbar  alles  dem  Kapitalismus  in  die 
Schuhe  schieben,  die  anderen  im  Sinne  der 
Forderungen  einer  löblichen  Humanität,  einer 
billigen  Aufklärung  und  des  Liberalismus. 
Der  größte  Teil  des  Schrifttums  über  Im- 

perialismus gehört  daher  weder  der  Gesell- 
schaftslehre noch  der  wissenschaftlichen  Ge- 

schichtsbetrachtung an,  sondern  einer  mehr 
oder  weniger  verkappten  Parteipolitik  und 
ist  ja  auch  in  der  Tat  meistens  von  Nicht- 
kennern  jener  Fächer  geschrieben. 

{Schriften :   Adolf  Lenz,  Der    Wirtschaftskampf 
der  Völker  und  seine  internationale  Regelung, 
Stuttgart,  1920  (woselbst  auch  eine  umfang- 

reiche Zusammenstellung  des  Schrifttums).  — 
Eine  kurze  Uebersicht  über  die  Geschichte  welt- 

politischer Bestrebungen  gibt  Hintze,  Imperialis- 
mus und  Weltpolilik,  in:  Historische  und  politische 

Aufsätze,  IV.  Bd.,  Deutsche  Bücherei,  Bd.  100/101, 
Berlin  o.  J.  —  Schumpeter,  Zur  Soziologie 
der  Imperialismen,  Tübingen  1919  (Seh.  behandelt 
den  Imperialismus  auf  Grundlage  der  materiali- 

stischen Geschichtsauffassung  mit  der  Besonde- 
rung,  daß  nicht  die  gegenwärtigen,  sondern  die 
früheren  Produktionsverhältnisse,  die  z.  B.  den 

-,, Dauertypus  des  Kriegers  schaffen,"  maßgebend 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften,    i.  Auf! 

seien.  Daher  Schumpeters  Schluß :  der  Imperialis- 
mus ist  „ein  Atavismus  individualpsychologischer 

Gefühlsgewohnheiten" ).  —  Die  Schriften  der 
Neumarxisten :  Hilferding,  Finanzkapital,  Wien, 
1911,  2.  Aufl.  1921,  Rosa  Luxenburg,  Karl 
Liebknecht,  Rathenau  —  Radek,  Der 
Zusammenbruch  des  Kapitalismus  und  die  Auf- 

gaben der  internationalen  Arbeiterklasse,  1919. 
—  Das  wahre  Schrifttum  über  jene  Erscheinungen, 
die  man  unter  „Imperialismus"  zusammenwirft, 
ist  in  der  Gesellschafts  lehre  zu  suchen,  so- 

fern sie  Krieg,  Politik,  Gleichheit,  Herrschaft, 
Macht,  Volkstum  und  Staat  behandelt.  (S.  unter 

den  Artl.  „Soziologie"  und  „Universalismus").  — 
Vgl.  auch  W.  Bauer,  Das  Schlagwort  als  sozial- 

psychische und  geistesgeschichtliche  Erscheinung, 
Histor.  Ztschr.  Bd.  GXXII,  1920.  —  Aus  dem 
älteren  Schrifttum  sei  auf  Hegels  geschieht^- 
philoxophische  und  politische  Werke  verwiesen. 
Hegels  Grundgedanke  ist,  daß  der  Kampf  der 
Gegensätze  alles  Geistige  in  der  Welt  entwickelt. 

Othmar  Spann. 

Impfung 

(Schutzpockenimpfung)  u.  Impfwesen. 
1.  Bogriff  Impfung.  2.  Schutzpockenimpfung, 

a)  Geschichtliches,  b)  Ausführung,  c)  Nutzen. 
Impfschädigungen  und  Impfgegner.  3.  Ge- 

setzliche Regelung  des  Impfwesens  (Impfrecht), 
a)  Deutsches  Reich,    b)  Ausland. 

1.  Begriff  Impfung.  Schon  im  frühen  Alter- 
tum hat  man  die  Beobachtung  gemacht,  daß 

beim  Herrschen  mancher  Volksseuchen  Personen 
derselben  Art  und  Rasse  von  diesen  verschont 
blieben,  obwohl  ihre  Lebensbedingungen  und 
Ansteckungsmöglichkeiten  die  gleichen  waren  wie 
bei  den  Erkrankten.  Ebenso  ist  von  altersher 

die  Tatsache  bekannt,  daß  das  einmalige  Ueber- 
stehen  bestimmter  Infektionskrankheiten,  na- 

mentlich der  sog.  akuten  Hautkrankheiten  wie 
Pocken,  Scharlach,  Masern  usw.  eine  dauernde 

oder  wenigstens  längere  Zeit  anhaltende  Sicher- 
heit gegen  eine  neue  Erkrankung  an  derselben 

Krankheit  gibt.  Aber  erst  durch  die  medizi- 
nischen Forschungen  der  Neuzeit,  namentlich 

durch  die  bahnbrechenden  und  grundlegenden 
Entdeckungen  von  Robert  Koch,  v.  Behring, 
Pasteur,  .  Metschnikow  und  ihrer  vielen 
Schüler  ist  es  gelungen,  nicht  nur  Klarheit  über 
das  Wesen  und  die  Ursachen  dieser  sog.  natür- 

lichen (angeborenen)  und  erworbenenUnernp- 
fänglichkeit  (Immunität)  gegen  bestimmte 
übertragbare  Krankheiten  zu  schaffen,  sondern 
auch  die  Erreger  der  meisten  derartigen  Krank- 

heiten festzustellen  und  unter  Benutzung  von 

lebenden,  abgeschwächten  oder  abgetöteten  In- 
fektionserregern Stoffe  zu  gewinnen,  durch  deren 

Einverleibung  in  den  menschlichen  Körper  ein 
lebenslänglicher  oder  zeitlich  beschränkter  Schutz 

gegen  die  betreffende  Krankheit,  bei  einigen 
Krankheiten  (z.  B.  Diphtherie,  Tuberkulose, 

Ruhr,  Pest  usw.)  auch  Heilwirkung  erzielt  wird. 

Die  Einverleibung  dieser  Schutzstoffe  in  den 

menschlichen  Körper  wird  allgemein  als  Imp- 
fung bzw.  Schutzimpfung  bezeichnet.     Die 

Bd.  V.  26 
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älteste  dieser  Impfungen  ist  die  Schutzpocken- 
impfung; alle  übrigen  Impfungen  (gegen  Cholera, 

Diphtherie,  Pest,  Kuhn,  Starrkrampf,  Tollwut, 
Tuberkulose,  Typhus  usw.)  sind  Errungenschaft«  D 
der  Neuzeit. 

Ks  leuchtel  ein,  daß  es  gegen  die  Verhütung 
und  Verbreitung  von  übertragbaren  Krankheiten 
kein  wirksameres  Mittel  gibt,  als  die  Bevölkerung 
dagegen  unempfänglich  sn  machen  and  dadurch 

de)  Entstehung  neuer  Krankheitsherde  vorzu- 
beugen. DaB  dies  tatsächlich  mit  bestem  Erfolge 

geschehen  kann,  dafür  gibt,  wie  wir  später  seilen 
werden,     die     Schutzpockenimpfung     den     bestell 
Beweis.    Die  Pocken  Bind  aber  bisher  die  eil 
Krankheit,    deren    Bekämpfung   in    den    ineisten 
Kulturstaaten  durch  die  Einführung  der  obliga- 

torischen  Impfung  erfolgt   ist;   denn   nur  eine 
lückenlose  Durchimpfung  der  ganzen  Bevölkerung 
verbürgt  einen  sicheren  Erfolg.     Hat  sich  aber 
d.-r  Maat  zu  einer  selchen  Maßregel  entschlossen, 
dann  ist  er  auch  verpflichtet,  durch  ihre  ge- 

setzliche Regelung  (Impfrecht),  alle  zur  Aus- 
führung  der   Impfung   und   zur  Verhütung  von 

Impfsch&digungen   erforderlichen  Vorkehrungen 
zu  treffen.    Dänin  gehören  insbesondere:  Bereit- 

stellung einwandfreien  Impfstoffes  in  ausreichen- 
der   Menge,    zweckmäßige    Auswahl    und    ent- 

sende  Vorbildung   der   Impfärzte,   genaue 
Vorschriften,  die  von  diesen  bei  der  Ausführung 
der  Impfung  zu  beobachten  sind,  Verhaltungs- 

DXlften  für  die  Impflinge  und  deren  Ange- 
bmsche  Ueberwachung  des 

1    Tragung     aller    Kosten    aus 
öffentlichen   Mitteln.     Die   Dachstehenden  Aus- 

führungen werden  zeigen,  in  welcher  Weise  dies 
butzpockemmpfung  geschehen  ist;  die 

übri.  ib.  ii  dabei  außer  Betracht, 
da  ihre  Durchführung  bisher  noch  keine  gesetz- 

D   hat. 

2.      Schutzpockenimpfung.  a)     Ge- 
schichtliches.     Die    Schutzpockenimpfung 

beruht  auf  uralten  Beobachtungen  und  Er- 
:  achweißbai  Bchon  von 

iern   mehrere   Jahr- 
I  ;.r.  in  der  Weise  ausgeführt, 

daL  ■    Schnitt-  oder 
den  bracbti  i  .  Von  doi  t  aus  ist 

die  Rennt mt  de*  Verfahrens  im  Laufe  von 
Jahr).  .:  d<  rt<  i     alba  äl  lieh  über  Kleii 

irkei  und  schließlich 

durch  V.  rn  ■  eben 
ir    ii.dten    it  tinopel   (Wortley- 

M  o  .'  ' aten 

gelangt .    1  ■.'    Impl  ng  n  I  Eitei  von  M<  n- 
I    ■ .  I  a •'i i  erhebliche •   '  ten 

.  i  rdem 

die  dadui 

alb  ein    um 

daß   er    im    J 
mit 

aß  mit  i  hutz 

gegen  die  Pocken,  aber  unter  Fort  fall  jener 
.Mängel  und  Gefahren  erzielt  wird.  Mit 
vollem  Recht  wird  Jenner  daher  als  einer 

der  größten  Wohltäter  der  Menschheit  be- 
zeichnet; denn  man  braucht  sich  nur  zu 

vergegenwärtigen,  daß  seit  dem  15.  Jahr* 
hundert  die  Pocken  in  allen  europäischen 
und  vielen  außereuropäischen  Ländern  außer- 

ordentlich verbreitet  waren,  und  alle  Volks- 
schichten ohne  Unterschied,  ob  hoch  oder 

niedrig,  jung  oder  alt  heimsuchten.  Im 
18.  Janrhundeil  sind  z.  B.  in  Deutschland 

durchschnittlich  jährlich  80000  Personen  an 
Pocken  gestorben;  nicht  wenige  Orte  haben 
die  Häute  ihre]  Einwohner  durch  schwere 

Pockenepidemien  verloren.  Die  Jen n er- 
sehe Entdeckung  und  die  von  ihm  ange- 

gebene Impfmethode  (Vakzination)  fand 
dabei  sein  schnell  überall  eine  z.  T.  begeisterte 
Aufnahme  und  wurde  in  Deutsehland 
namentlich  von  den  Aerzten  Dr.  Heim 

und  Dr.  Hufeland  in  Berlin,  Dr.  Simme- 
ring  in  Frankfurt  a.  M.  und  Dr.  Stromeyer 
in  Hannover  zur  allgemeinen  Einführung 
dringend  empfohlen,  nachdem  man  sieh 
von  ihrer  Ungefährlicnkeit  und  segensreichen 
Wirkung  überzeugt  hatte.  In  Bayern 
wurde  z.  B.  schon  1807,  in  Baden  1815,  in 
Württemberg  1818  und  in  Preußen  1835 
die  obligatorische  Impfung  für  alle  Kinder 
im  ersten  Lebensjahre  gesetzlich  durch- 

geführt. Als  man  dann  später  die  Beob- 
achtung machte,  daß  der  dadurch  erzielte 

Schutz  nur  eine  beschränkte  Dauer  (etwa 

10  Jahre)  habe,  wurde  die  "Wiederholung der  Impfung  im  10.  oder  12.  Lebensjahre 
angeordnet  oder  wenigstens  empfohlen,  be- 

sonders den  Personen,  die  durch  ihren  Beruf 
oder  ihre  sonstige  Tätigkeit  mehr  als  andere 
einer  Infektion  mit  Pockengift  ausgesetzt 
sind,  wie  Aeizte,  Krankenpflegepersonen, 
Leichenschauer,  1  lesinfektoren,  Waschfrauen, 
Arbeiter  in  bestimmten  gewerblichen  Be- 

trieben usw.  last  überall  ist  auch  eine 

Wiederimpfung  des  Militärs  Bowohl  bei 
seiner  Einstellung,  als  bei  etwaigen  Kriegs- 

ausbruch üblich;  desgleichen  ist  in  vielen 
Ländern  beim  Ausbruch  von  Poeken  die 

Anordnung  um  Zwangsimpfungen  aller 
]■■  i  oi  en  zulässig,  die  die  Poi  ken  noch  nicht landen  haben  oder  inneihalb  der  letzten 

.labte  Mehl  mit  Erfolg  gcimpll  sind  (l  lner- 
ubi  r   unten   Absehn.   '.',  a   u.    b). 

bi     Ausführung     der     Impfung.         Im 
r<  der  Jahre  ist  die  von  Jeni  i  i  i 

i  in  Angliche    I  m  pfmel  bode  ent- 
pr<  i  hend  den  I  si  tchaft- 

bchen   Forschui  i  [fallt  i  d<  i  srei  e  die 
Entdi  Po«  l  '  i  ■  elbtt  noch 

■  Innren    igt,    weiter   lul- 
lt  iinil  in  fast  allen  Landern  mehr  odtt 

I  |  !    dann     (lab    iii-i 
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Kälbern  in  besonders  dazu  eingerichteten 
Impfanstalten  gewonnene  und  mit  Glyzerin 
vermischte  Kuhpockenimpfstoff  (an i male 
Lymphe)1)  in  4 — 6  leichte  Schnittwunden 
am  Oberarm  (meist  am  linken)  eingebracht 
wird.  Es  entwickeln  sich  dann  unter  leichten 
allgemeinen  Erkrankungserscheinungen  — 
sehr  häufig  auch  ohne  diese  —  innerhalb 
8  Tagen  an  den  betreffenden  Stellen  Impf- 
pusteln  oder  Impfpocken,  die  später 
vereitern,  eintrocknen  und  mit  Hinterlassung 
von  oberflächlichen  Narben  verheilen.  Die 
Entwicklung  von  Impfpusteln  gilt  als  Beweis 
des  Impferfolges  und  des  dadurch  erzielten 
Impfschutzes;  bleibt  sie  aus,  so  ordnen 
die  meisten  Impfvorschriften  eine  zweite 

bzw.  dritte  "Wiederholung  der  Impfung an,  weil  erst  nach  deren  Erfolglosigkeit  mit 
Sicherheit  eine  angeborene  oder  erworbene 
Unempfänglichkeil  des  Impf lings  anzunehmen 
ist.  Früher  hat  man  bei  der  Impfung  meist 
humanisierte  (menschliche)  Lymphe  (in 
einigen  Ländern  geschieht  es  noch)  be- 

nutzt, die  von  geimpften  Menschen,  nament- 
lich Kindern  (Abimpflingen)  stammt,  aus  dem 

noch  ungetrübten  Inhalt  der  Impfpusteln 
gewonnen  und  mit  Glyzerin  vermischt  wird; 
ihre  Verwendung  ist  jetzt  aber  in  vielen 
Ländern,  z.  B.  in  Deutschland,  Schweden, 
Dänemark  usw.  verboten,  um  die  Möglich- 

keit einer  Uebertragung  von  Syphilis 
und  anderen  menschlichen  Krankheiten  aus- 

zuschließen. Bei  der  Verwendung  von 
animaler  Lymphe  besteht  eine  derartige 
Gefahr  nicht,  da  die  betreffenden  Impftiere 
gegen  Syphilis  unempfänglich  sind  und 
jedesmal  vor  Abgabe  vonLymphe  geschlachtet 
und  auf  ihren  Gesundheitszustand  von  einem 
Tierarzt  untersucht  werden.  — In  den  meisten 
Ländern  ist  eine  zweimalige  Impfung, 
im  1.  und  12.  Lebensjahre,  vorgeschrieben2), 
und  angeordnet,  daß  behufs  Feststellung 
ihres  Erfolges  am  8.  Tage  eine  Nachschau 
stattzufinden  hat.  Die  Vornahme  der 
Impfungen  erfolgt  fast  in  allen  Ländern 
in  öffentlichen  Impfterminen,  die  meist 

l)  Ueber  die  Herstellung  der  animalen 
Lymphe  sind  in  allen  Ländern  genaue  Vor- 

schriften gegeben;  sie  erfolgt  nur  in  staat- 
lichen Anstalten  (Impfanstalten);  ihre 

Herstellung  in  Privatanstalten  bedarf  einer  be- 
sonderen Genehmigung.  Im  Deutschen  Reiche 

sind  zurzeit  19  derartige  Anstalten  vorhanden, 
darunter  8  in  Preußen. 

J)  In  Brasilien  und  in  der  Türkei  soll  die 
Erstimpfung  bis  zum  6.  Lebensmonat,  in 
Dänemark  und  Schweden,  wo  nur  einmalige 
Impfung  vorgeschrieben  ist,  auch  bis  zum 
6.  Lebensjahr  stattfinden;  in  Algier,  Frank- 

reich, Bulgarien,  Portugal,  Spanien,  so- 
wie in  der  Tschechoslowakei  und  Türkei 

ist  eine  dreimalige  Impfung  vorgeschrieben,  die 
zweite  im  7.  bzw.  11.  die  dritte  im  14.  bzw.  19. 
oder  20.  Lebensjahr. 

zur  wärmeren  Jahreszeit  abgehalten  werden; 
jedoch  sind  oie  Eltern  der  Impflinge  nirgends 
gezwungen,  ihre  Kinder  hier  impfen  zu  lassen, 
sondern  nur  verpflichtet,  den  Nachweis  der 
erfolgten  Impfung  zu  bringen;  sie  haben 
aber  dann  die  Kosten  zu  tragen,  während 
die  öffentliche  Impfung  überall  unentgeltlich 
geschieht.  Berechtigt  zur  Ausführung  von 
Impfungen  sind  in  fast  allen  Ländern  aus- 

schließlich die  Aerzte1);  im  Deutschen 
Reich  ist  die  Impfung  die  einzige  ärztliche 
Tätigkeit,  die  bei  sonstiger  Freigabe  der 
Heilkunde  den  Aerzten  ausschließlich  zusteht. 
Vorzugsweise  sollen  beamtete  Aerzte  mit  der 
Ausfünrung  der  öffentlichen  Impfungen  be- 

traut werden2);  nicht  beamtete  müssen  in 
Deutschland  vor  ihrer  Best ellung  als  Impf- 

ärzte ausdrücklich  in  Pflicht  genommen 
werden.  Die  Aerzte  haben  die  in  allen 
Ländern  über  die  technische  Aus- 

führung der  Impfung  erlassenen  Vor- 
schriften, auch  bei  ihren  Privatimp- 

fungen, genau  zu  beachten,  sie  haben  auch 
dafür  zu  sorgen,  daß  die  Vorschriften  über 
die  Auswahl  der  von  den  Gemeindebehörden 
bereitzustellenden  Impflokale,  über  die 
Ansetzung  der  Impftermine  (unzulässig 
bei  größerer  Verbreitung  übertragbarer 
Krankheiten)  befolgt  werden,  und  die  Impf- 

linge und  deren  Angehörige  über  den 
Nutzen  der  Impfung  unter  Hinweis  auf 
die  ihnen  von  der  Ortspolizeibehörde  bzw. 
Lehrern  vorzunehmenden  Verhaltungs- 

vorschriften zu  belehren.  Ueber  jede 
erfolgte  Impfung  ist  von  dem  betreffenden 
Arzt  ein  Impfschein  auszustellen;  außerdem 
sind  seitens  der  zuständigen  Behörden 
Impflisten  nach  bestimmtem  Muster  zu 
führen. 

c)  Nutzen  der  Impfung.  Impfschädi- 
gungen und  Impfgegner.  Ueber  den 

Nutzen  der  Impfung  hat  der  deutsche 
Bundesrat  am  17./III.  1917  auf  Grund 
jahrelanger  wissenschaftlicher  Beobach- 

tungen und  praktischer  Erfahrung  seiner 
Sachverständigen  folgende  Beschlüsse  ge- faßt: 

„§  1.  Das  einmalige  Ueberstehen  der  Pocken 
(Blattern)  verleiht  mit  seltenen  Ausnahmen 
Schutz  gegen  ein  nochmaliges  Befallenwerden  von dieser  Krankheit. 

a)  In  Schweden  dürfen  auch  Hebammen, 
die  dafür  besonders  ausgebildet  sind,  in  abge- 

legenen Gegenden  Impfungen  vornehmen.  In 
Rußland  hat  man  zu  dem  gleichen  Zweck  be- 

sonders ausgebildete  „Impfer". 
2)  Im  Deutschen  Reich  wird  verlangt,  daß 

jeder  Arzt  in  der  Impfung  den  Nachweis  bringt, 
daß  er  sich  mit  den  Grundsätzen  und  der  Technik 
der  Impfung  vertraut  gemacht  und  auch  an 
mindestens  zwei  öffentlichen  Impf-  und  Wieder- 

holungsterminen teilgenommen  hat. 

25* 
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§  2.  Die  Impfung  mit  Kuhpockcn- 
lymphc  ist  imstande,  einen  ähnlichen  Schutz 
zu  bewirken. 

§3.  Die  Dauer  des  dnrch  Impfung  erzielten 
Schut7.es  gegen  Pocken  schwankt  innerhalb 
weiter  Grenzen,  beträgt  aber  im  Durchschnitt 
zehn  Jahre. 

§  4.  Um  einen  ausreichenden  Impfschutz,  zu 
erzielen,  ist  mindestens  eine  gul  einwickelte 
Impfpocke  erforderlich. 

§  ,">.  Es  bedarf  einer  Wiederimpfung  nach Ablauf  von  zehn  Jahren  Dach  der  ersten  Impfung, 
§  'i.  Das  Geimpftsein  der  Umgebung  erhöht 

den  Schutz,  den  der  einzelne  gegen  die  Pocken- 
bankheil  erworben  hat,  und  die  Impfung  gewährt 
demnach  nicht  nur  einen  persönlichen,  sondern 
auch  einen  allgemeinen  Nutzen  in  bezog  auf  die 

Pockengefahr.*' . 
In  diesen  Beschlüssen  ist  aber  ein  großer 

."ii  der  Schutzpockenimpfung  unerwähnt 
geblieben,  nämlich  der,  dal!  erfahrungsgemäß 
mit  Erfolg  geimpfte  Personen,  wenn  sie 
ausnahmsweise  trotzdem  an  Pocken  er- 

kranken, diese  viel  leichter  überstellen 
und  nur  höchst  selten  daran  sterben.  Alle 
diese  Vorzüge  der  Schutzpockenimpfung 
werden  durch  die  Poekenstatistik  in 

schlagender  Weise  bestätigt;  es  gibt  tat- 
sächlich keine  andere  Krankheit,  bei  deren 

Bekämpfung  ein  ähnlicher  glänzender  Erfolg 
li  ist.  wie  bei  den  Pocken  in  allen  den- 

bb  <iie  Schutzpocken- 
impfung —  Erst-  und  Wiederimpfung  — 

lückenlos  durchgeführt  ist.  Den  besten 
dafür  gibt  das  Deutsche  Reich: 

rend  vor  Erlaß  des  Reiehsimpfgesetzes 
in  Deutschland  alljährlich  mehrere  tausend 

üben  (1871/72  nicht 
dl  i'i  die  Zahl  der 

le  auf  durchschnittlich  jährlich 
ihren  1891—1895,  21,5  in  den 

I     29,1    m    den    Jahren 
Jahren  190G— 1910 

und    2S.0    m  ren    1911     1913   ge- 
:.  i.  jährlich  durchschnittlich   1,7, 

Einwohner. 
r  Todesfälle  in  de:. 

der   in    Hafenorten 
i    die    Hälfte    bei 

beruhten  dem- 
f     unmittelbai 

r  in  den  de  ul  sehe  rj  St  ad  t  e  n 
durchacbnittlii  rartige  T 
falb-    auf     1  ichtet 

ädten 
i 

•lieh 

Erkrank 

wie  ein  leichteres  Ueberstehcn  derselben 
nachweisen.  Während  einer  vor  kurzem 
in  Wien  vorgekommenen  großen  Pocken- 
epidemie  waren  unter  1566  Erkrankten 
nur  34  =  2,2%  geimpft;  davon  starben 
nur  2=6%,  von  den  Ungeimpften  dagegen 
348  =  22%.  Von  den  in  den  Jahren  1911 
und  1912  in  Preußen  amtlich  festgestellten 
Pockenerkrankungen  (400)  verliefen  bei  den 
ungeimpften  Personen  33%,  bei  den  vor 
40  Jahren  geimpften  12%  und  bei  den  kurz 
vin  her  geimpften  Personen  nur  2,2%  tödlich. 
Die  Erkrankungen  und  Todesfälle  betrafen 

1  besonders  über  45  Jahre  alte  Personen; 
deshalb  empfiehlt  sich  im  eigenen  Interesse 
eine  nochmalige  Impfung  im  30. — 40.  Lebens- 

jahre. Vor  allem  ist  aber  eine  solche  beim 
Ausbruch  von  Pocken  geboten. 

Gegenüber  dieser  nachweisbar  hervor- 
ragenden Wirkung  der  Schutzpockenimpfung 

können  die  unter  Umständen  mit  ihr  ver- 
bundenen Gefahren  für  den  Impfling  nicht 

ins  Gewicht  fallen,  zumaldiese  Gefahren  durch 
Zurückstellung  kranker  Kinder,  sorgfältige 
Ausführung  der  Impfung  und  richtige  Pflege 
der  Impflinge  mehr  oder  weniger  ausge- 

schlossen sind,  wenn  nur  die  indieserllinsicht 
überall  gegebenen  Impfvorschriften  genau 
beachtet  werden.  Abgesehen  von  zufälligen 
rjebertragungen  von  Lymphe  oder  Pustel- 
inhalts  auf  angeimpfte  Stellen  kommen  als 

Impfschädigungen  nur  noch  Wund- 
infekt ionskrankheiten  infolge  nachträglicher 
Verunreinigung  des  Impffeldes  in  Betracht, 
also  geringere  oder  stärkere  Entzündungen 
oder  Vereiterungen  in  der  Umgebung  der 
Impfstelle  sowie  Früh-  oder  Spätcrysipel, 
die  fast  ausnahmslos  ohne  bleibenden  Schaden 
für  die  Gesundheit  des  betreffenden  Impf- 

lings verlaufen.  Die  Früher  vielfach  behauptete 
rjebertragung  von  Syphilis,  Tuberkulose  oder 
Skrofulöse    ist     nach    der    Verwendung    von 
Tierlymphe     eben  io     hinfällig     wie     die 
Heb.  daß  durch  die    Impfung  alle 
im/   liehen  Kinderkrankheiten,  Siechtum  usw. 

hervorgerufen  weiden  BOllten.     Im  Deutschen 
■  ■n  eil  Langer  Zeit  alle 

etwaigen  [mpfsohäden  von  dem  [mpf- 
ar/.t  sofort  untersucht,  dem  unständigen 

:i/.t  gemeldel  und  ihre  Ursache  iron 
die  ein  fe  [gestellt  werden.  Es  hat 
dabei  herausgestellt,  daß  von  ho  in  den 
Jahren  1914  1916  bei  annähernd  8  .Millionen 
Impflingen    vo  .    der    [mpl 
zur    I.  rodl    Fällen    nur    bei    \U 

unmenhang    mit  der  Impft»  ■■ tri  rden   kmiiiie,  jedoch 
aueh  im  dii  in  ballen  die  Ursache  ' 

Blich  nachträgliche  Verschmutzung  und 

Infektion   der    Impfstelle,       W,e    bedeutet roßen 

n  pl  u      t  ii r    die 
dheit  und  •  i  den  ibertM 
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großen  Menschenverlusten,  die  vor  ihrer 
Einführung  durch  die  Pocken  verursacht 
wurden! 

Daß  es  angesichts  dieser  Tatsachen 
überhaupt  Impfgegner  gibt  und  ihre 
Anschauungen  und  Bestrebungen  fast  in 
allen  Ländern  eine  größere  und  von  Jahr 
zu  Jahr  wachsende  Verbreitung  gefunden 
und  Anlaß  zu  Eingaben  an  die  Parlamente, 
auch  an  den  Deutschen  Keichstag,  behufs 
Beseitigung  des  Impfzwanges,  sowie  zu 
lebhaften  Verhandlungen  in  diesen  Körper- 

schaften gegeben  haben,  ist  z.  T.  darauf 
zurückzuführen,  daßnamentlich  imDeutschen 
Reiche  die  Bevölkerung  infolge  der  Schutz- 

impfung die  Pocken  und  die  damit  ver- 
bundene Gefahr  an  Leben  und  Gesundheit 

am  eigenen  Leibe  gar  nicht  mehr  kennen- 
gelernt hat  und  ihre  Größe  nicht  mehr  zu 

ermessen  vermag.  Weiterhin  sehen  wir 
unter  den  Impfgegnern  einmal  die  politisch 
weit  nach  links  stehenden  Parteien,  die  in 
der  Schutzpockenimpfung  einen  Verstoß 
gegen  die  persönliche  Freiheit  erblicken, 
anderseits  die  Anhänger  der  Naturheil- 

kunde, die  jede  Einführung  eines  fremden 
Stoffes  in  den  Körper  zu  Vorbeugungs-  oder 
Heilzwecken  überhaupt  für  unzulässig  er- 

achten. Auch  ein  kleiner  Teil  der  streng 
orthodoxen  evangelischen  und  katholischen 
Geistlichkeit  sieht  in  der  Impfung  einen 
Eingriff  in  die  Bestimmungen  der  göttlichen 
Vorsehung  und  ist  deshalb  impfgegnerisch 
gesinnt.  Dazu  kommen  noch  die  zahllosen 
Leute,  die  jedes  nach  Vornahme  der  Impfung 
oft  erst  nach  Monaten  oder  Jahren  bei  einem 
ihrer  Kinder  auftretende  Leiden  der  Impfung, 
in  die  Schuhe  schieben.  Wie  unbegründet 
und  haltlos  alle  diese  Beschuldigungen  sind, 
haben  wir  vorher  gesehen;  sie  werden  aber 
in  der  gewissenlosesten  Weise  durch  Wort  und 
Schrift  verbreitet  und  finden,  wie  alle  maß- 

losen Uebertreibungen,  nur  zu  leicht  Glauben. 
Hiergegen  kann  nur  fortgesetzte  Aufklärung 
helfen,  die  sich  auf  die  weitesten  Kreise 
erstrecken  und  zweckmäßig  schon  in  der 
Schule  beginnen  muß.  Daß  viele  Impfgegner 
übrigens  im  Herzen  keineswegs  solche  sind, 
sondern  mit  ihrer  Impfgegnerschaft  ganz 
andere  Zwecke,  besonders  politische,  ver- 

folgen, zeigt  am  besten  die  Tatsache,  daß 
ihre  Impfgegnerschaft  an  dem  Tage  in  die 
Brüche  geht,  an  dem  in  der  Nachbarschaft 
die  Pocken  ausbrechen.  Dann  gehören  sie 
zu  den  eisten,  die  sich  freiwillig  zur  Impfung 
stellen. 

3.  Gesetzliche  Regelung  des  Impfwesens 
(Impfrecht),  a)  Deutsches  Reich.  Schon  vor 
Bildung  des  Deutschen  Reiches  war  fast  in  allen 
deutschen  Bundesstaaten  die  obligatorische  Imp- 

fung für  die  Kinder  im  ersten  Lebensjahre  einge- 
führt, eine  Wiederholung  der  Impfung  aber  in 

den  meisten  Bundesstaaten  nur  empfohlen  und 
ausschließlich  bei  den  Heerespflichtigen  durch- 

geführt. Die  Erfahrungen  im  Kriege  1870/71, 
wo  in  der  französischen  Armee  23400  Mann,  in  der 
deutschen  Armee  aber  nur  450  an  Pocken  starben, 
während  von  der  Zivilbevölkerung  den  von 
den  Franzosen  eingeschleppten  Pocken  in  den 
Jahren  1871  und  1872  in  Preußen  nicht  weniger 
als  124948  Personen  und  8062  in  Bayern  zum 
Opfer  fielen,  haben  dann  eine  reichsgesetzliche 
Regelung  der  Schutzpockenimpfung  durch  das 
Impfgesetz  v.  8./IV.  1874  und  damit  die  Ein- 

führung des  gesetzlichen  Impf-  und  Wieder- 
ini pfzwangs  veranlaßt.1) Nach  diesem  Gesetze  unterliegt  der 

Schutizmpfung  jedes  Kind  vor  dem  Ablauf 
des  nach  seinem  Geburtsjahre  folgenden  Ka- 

lenderjahres, sowie  jeder  Zögling  einer  öffent- 
lichen Lehranstalt  (dazu  gehören  auch  Fortbil- 

dungsschulen (Urt.  d.  OLG.  in  München  v.  21./III. 
1914),  oder  einer  Privatschule,  mit  Ausnahme  der 
Sonntags-  und  Abendschulen,  innerhalb  des 
Jahres,  in  dem  der  Zögling  das  zwölfte 
Lebensjahr  zurückgelegt.  Befreiung  von  der 
Impfung  oder  Wiederimpfung  rechtfertigt  das 
Ueberstehen  der  natürlichen  Blattern  oder  der 
erfolgreichen  Impfung  in  den  letzten  fünf  Jahren, 
sowie  ein  ärztliches  Zeugnis,  wonach  ein  Impf- 

pflichtiger ohne  Gefahx  für  sein  Leben  oder  für 
seine  Gesundheit  nicht  geimpft  werden  kann.  Ob 
diese  Gefahr  noch  fortbesteht,  hat  in  zweifel- 

haften Fällen  der  zuständige  Impfarzt  zu  ent- 
scheiden (§§  1  u.  2)2).  —  Ist  eine  Impfung  nach 

dem  Urteile  des  Arztes  (§  5)  erfolglos  geblieben, 
so  muß  sie  spätestens  im  nächsten  Jahre  und, 
falls  sie  dann  auch  erfolglos  bleibt,  im  dritten 
Jahre  wiederholt  werden.  Die  zuständige  Be- 

hörde kann  anordnen,  daß  die  letzte  Wieder- 
holung der  Impfung  durch  den  Impfarzt 

vorgenommen  wird3)  (§  3).  Die  Nachschau 
der  geimpften  Kinder  muß  frühestens  am  sech- 

sten, spätestens  am  achten  Tage  nach  der  Imp- 
fung stattfinden  (§  5);  in  derselben  ist  für  jeden 

Impfling  ein  Impfschein  über  den  Erfolg  oder 
Nichterfolg  auszustellen  (§  10).  —  Die  öffent- 

lichen Impftermine  sind  von  Anfang  Mai  bis 
Ende  September  jeden  Jahres  abzuhalten;  pri- 

vatim kann  jederzeit  geimpft  werden  (§  6).  Vor- 

1)  Zur  Ausführung  des  Hauptgesetzes 
sind  in  allen  deutschen  Ländern  besondere 
landesgesetzliche  Bestimmungen  getroffen, 
durch  die  u.  a.  die  Kostenfrage,  Ausfüllung 
der  Hauptliste  usw.  geregelt  wird,  z.  B.  in 
Preußen:  G.  v.  12./IV.  1875,  in  Bayern: 
Allerhöchste  V.  v.  28./IV.  1875. 

2)  Ein  von  einem  Arzt  ausgestelltes  Zeugnis 
befreit  an  sich  nicht  von  der  Verpflichtung, 

ein  impfpflichtiges  Kind  dem  Impfarzt  vorzu- 
führen; denn  nur  ihm  steht  in  zweifelhaften 

Fällen  die  endgültige  Entscheidung  zu,  ob  die 
Impfung  unterbleiben  soll  (Urt.  d.  OLG.  in 
Hamburg  v.  13./V.  1912  u.  preuß.  OLG.  (IV.  S.) 
v.  2./XI.  1915  und  5./II.  1916).  Weigern  sich  die 
Eltern,  den  Impfling  zu  diesem  Zwecke  dem 

Impfarzt  vorzuführen,  so  kann  Zwangsvor- 
führung angeordnet  werden  (Urt.  d.  preuß. 

OVG.  v.  20./IX.  1912, 18./VI.  1913,  25./IX.  1914, 
30./IIL,  28./IX.  1915  u.  13./I.  1921). 

3)  Will  die  zuständige  Behörde  von  diesem 
Rechte  Gebrauch  machen,  so  muß  sie  diese  An- 

ordnung rechtzeitig  vor  der  letzten  Impfung 
durch  eine  besondere  Verfügung  treffen. 
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schriftswidrige  Entziehung  von  der  Imp- 
fung wird  mit  Geldstrafe  bis  zu  fünfzig  Mark  oder 

mit  Haft  bis  zu  drei  Tagen,  anbefugte  Vornahme 
von  Impfungen  mit  Geldstrafe  bis  zu  lf>0  M.  oder 
Haft  bis  zu  14  Tagen  bestraft.  Merzte,  die  den 
ihnen  auferlegten  Verpflichtungen  nicht  nach- 

kommen, haben  eine  Geldstrafe  bis  zu  100  M.. 
bei  fahrlässiger  Ausführung  der  [mpfung  (z.  B. 
infolge  Nichtbeachtung  der  gegebenen  Vor- 

schriften) eine  solche  bis  u  5  l  l  M.  oder  eine  Ge- 
fängnisstrafe bis  zu  drei  Monaten  zu  erwarten. 

/  wangsimpfungen  sind  beim  Ausbruch 
von  Pocken  in  Preußen  mit  Ausnahme  der  Pro- 

vinz Eessen-Nassau  in  Bayern,  Baden,  Sachsen- 
Weimar,  Mecklenburg-Strelitz,  Anhalt.  Sachsen- 
Koburg-Gotha,  Sachsen-Altenburg,  Lübeck  und 
Hamburg  statthaft ;  ebenso  kann  ein  der  [mpfung 

triftswidrig  entzogener  Impfling  zwangs-l 
rar  [mpfung  vorgeführt  werden,  falls  son- j 
Strafen,  die  wiederholt  zulässig  sind  (Urt.  j 
Iberlandesgerichte  in  Düsseldorf  v.  lo./X. 

-den  v.  s.  X.  1908),  ohne  Erfolg  ! 
d  fürt  d.  preuß.  OberverwGer.  (I.  S.)  v.  j 

24  [X.1904  30.  XL  1908, 31./L  1911  und  20./IX. 
1912)1).     Zwangsweise  Impfung  ist  jedoch  nur 
rali  nach  der  Entscheidung  des  Impf- 
antes  eine  [mpfgefahr  für  den  [mpipflichtigen 

nicht  mehr  besteht  und  der  zu- 
ständige Impfarzt  die  [mpffähigkeit  bescheinigt 

(TJrt  d.  preuJB.  OVG.  (IX.  S.)  v.  6./X.  u.  13.  \l. 

Für  die  Ausführung  der  Impfung  sind 
die  in  allen  deutschen  Staaten  durch  landes- 

tzliohe    V.    eingeführten*)    Beschlüsse 
Bundesrate  vom  27./III.  1917  maß- 

.    die    Bestimmungen   über  die   aus- 
schließliche   Verwendung    von    Tierlymphe, 

sowie    über    die    von    den   Aerzten   zu    be- 
Vorochriften,    Belehrungen    und 

\  riften      für     die     Ange- 
• :!  der  Erstimpflinge.  Wiederimpflinge 

und   deren  Angehörige,    über  die  Auswald, 
Idung    und    technische  IJeberwaohung 

i.  .sowie  über  die  Form  und 
der    Impflisten   und    Impfscheine 

. usiand.      In    gleicher   Weise    wie    in 

oimpfung  (zwei- im  1.  und  12.  Jahre)  geregelt  in 
III. 

..   27.  VI.    1906   und 
Rumänien  (G.  \. 

; '. L./X. 
I    und 

.  Japan  (G.  v. 

i 

«renn 
und 

(II. 

■ 
■ 

schrieben  in  Bulgarien  (G.  v.  23./XII.  1903), 
Frankreich  (G.  v.  15./1I.  1902  und  Ausfßost. 

v.  27./VII.  1Ü03)1),  Portugal  (Regl.  v.  23./VIII. 
1911).  i"  Spanien  (V.  v.  15./I.  1903),  in  der 
Türkei  (G.  v.  21./VI1.  1894  und  Impfordnung  v. 
L3.  V  l!>i:>),  Tschechoslowakei^.  V.15./VII. 
101. m,  sowie  in  Algier  (ü.  v.  24./V.  1907).  Ein 
einmaliger  Impfzwang  bosteht  in  Däne- 

mark, Irland  und  Schottland,  Schweden 
[G.  v.  2./VI.  L916).  Oesterreich,  Holland, 
Belgien  und  Norwegen,  sind  zwar  ohne  ge- 

setzlichen Impfzwang,  üben  aber  einen  solchen 
insofern  indirekt  aus,  als  Kinder  bei  ihrer  Auf- 

nahme in  die  Schule  sowie  Lehrer  und  Lehrerinnen 
bei  ihrer  Anstellung  ein  linpf/.eugnis  beibringen 
müssen.  In  der  Schweiz  ist  die  Regelung  des 
Impfzwanges  den  Kantonen  überlassen;  in  der 
Mehrzahl  von  ihnen  ist  diese  wie  im  Deutschen 
Reiche  erfolgt,  in  den  Kantonen  Basel,  Bern, 
Luzern  und  Zürich  dagegen  der  Impfzwang  unter 
dem  KinfluU  der  impfgegnerischen  Bestrebungen 
wieder  abgeschafft.  Es  werden  jedoch  auch  hier 
öffentliche  Impftermine  abgehalten,  um  den 
Einwohnern  Gelegenheit  zur  unentgeltlichen 

[mpfung  zu  geben;  ebenso  können  Zwangs- 
impfungen beim  Ausbruch  von  Pocken 

angeordnet  werden,  was  übrigens  auch  in  den 
ineisten  übrigen  Ländern  entweder  auf  Grund 
des  bestehenden  Impfgesetzes  oder  besonderer 
Verordnung  zulässig  ist.  In  England  ist  durch 
die  GG.  v.  1867  und  1871  die  obligatorische  Imp- 

fung im  ersten  Lebensjahre  ebenso  wie  in  Irland 
und  Schottland  eingeführt,  wo  sie  noch  jetzt 
besteht;  durch  die  Vaccination  Act  vom  Jahre 
1898  nebst  Ergänzung  v.  28./VIII.  1907  ist  aber 
die  Durchführung  jener  Gesetze  insofern  mehr 
oder  weniger  illusorisch  gemacht,  als  danach 
Eltern,  Vormünder  usw.,  die  ihre  Kinder  nicht 
impfen  lassen  wollen,  straffrei  bleiben,  wenn  sie 
4  Monate  nach  der  Geburt  des  Kindes  eine  Er- 

klärung (Gewissensklausel)  abgeben,  daß 
nach  ihrer  gewissenhaften  Ueberzeugung  die 

adheit  des  Kindes  durch  die  [mpfung  ge- 
Bchädigt  werden  würde.  Diese  Gewissensklausel 
hat  die  von  den  englischen  Aerzten  und  Ge- 

sundheitsämtern sehr  bedauerte  und  mit  Rück- 
sicht   auf   die   ständig   drohende    Pockengefabr 

höchst    bedenkliche  Fol  J6  gehabt,  dali  im  Jahre 
L919  nur  noch  10,6%  aller  Neugeborenen  geimpft 
sind  und  somit  jährlich  2600  " '  Kinder  uiiL'eiinpft bleiben. 

Literatur,     Ibel,    II     ibueh  der  praktischen  11//- 
ginne,    -l>  na    19  Dieudonni    »      iln- 
chuiili,    Immunität,    Schuttpockenimpfung    und 

1  Ointt, 
r  ■■  i  B  rUm  rar. 
—  Kirchn   r,  pockenimpfung  und  Impf' 

/ '  ,  Im    1911.   —    Peipev, 

imp/ung  und  i  '  u.   Wii  >• 
Rapmund, 

Kapm  u  ml-  IHetrtehf 

i:  \ndheiteamt) 

l  • 

/:  l>,i  weite,    i . Holbrig, 

i i 

I  I 
.,,11  Hapt  iiiimi. 
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Inania-Sternegg,  Karl  Theodor  von, 
geb.  am  20./I.  1843  zu  Augsburg;  gest.  am 
28./ XI.  1908  zu  Innsbruck.  Er  studierte  in 
München  Geschichte,  Jurisprudenz  und  Staats- 

wissenschaften und  promovierte  daselbst  1865. 
Nachdem  er  dann  eine  Zeitlang  in  der  Gerichts- 

und Verwaltungspraxis  tätig  gewesen  war, 
habilitierte  er  sich  1868  an  der  Universität 
München,  ging  in  demselben  Jahre  als  außer- 

ordentlicher Professor  der  politischen  Wissen- 
schaften an  die  Universität  Innsbruck,  wo  er 

1872  zum  Ordinarius  ernannt  wurde.    Im  Früh- 

i'ahr  1880  folgte  er  einem  Rufe  an  die  Universität 
'rag,  1881  übernahm  er  die  Direktion  der  ad- 

ministrativen Statistik  in  Wien,  gleichzeitig  als 
Honorarprofessor  in  den  Verband  der  Wiener 
Universität  eintretend.  Im  Jahre  1884  zum 
Präsidenten  der  k.  k.  stat.  Zentralkommission 

ernannt,  reformierte  er  sukzessive  fast  alle  Zweige 
der  amtlichen  Statistik  und  organisierte  1890 
zum  erstenmal  eine  zentrale  Bearbeitung  der 
österreichischen  Volkszählung  auf  der  Grund- 

lage des  Betriebes  mit  elektrischen  Maschinen. 
Inama- Sternegg  wurde  1891  als  lebenslängliches 
Mitglied  in  das  österreichische  Herrenhaus  be- 

rufen, wo  er  sich  der  Verfassungspartei  anschloß 
und  u.  a.  für  die  Währungsreform,  Personalein- 

kommensteuer und  Unfallversicherung  als  Refe- 
rent fungierte.  1905  legte  er  seine  Aemter  nieder. 

Auf  dem  Gebiete  der  Nationalökonomie  war 
er  ein  entschiedener  Anhänger  der  historischen 
Richtung.  Für  die  Pflege  der  internationalen 
Beziehungen  der  Statistik  ist  er  bei  den  Ver- 

sammlungen des  internationalen  statistischen 
Instituts,  zu  dessen  Präsident  er  1899  gewählt 
worden  ist,  seit  der  Gründung  des  Instituts 
tätig  gewesen.  Seit  1882  leitete  er  das  stati- 

stische Seminar,  dessen  jährliche  Berichte  in  der 
Statistischen  Monatsschrift  erschienen. 

Inama-Sternegg  veröffentlichte  von  staats- 
wissenschaftlichen Schriften  a)  in  Buchform: 

Ueber  die  Emanzipation  der  Frauen.  Inns- 
bruck 1869.  —  Die  Tendenz  der  Großstaaten- 

bildung  in  der  Gegenwart,  ebd.  1869.  —  Ver- 
waltungslehre in  Umrissen,  zunächst  für  den 

akademischen  Gebrauch  bestimmt,  ebd.  1870.  — 
Untersuchungen  über  das  Hofsystem  im  Mittel- 

alter, ebd.  1872.  —  Idealismus  und  Realismus 
in  der  Nationalökonomie,  ebd.  1873.  —  Die  tiro- 

lischen Weistümer,  3  Bde.  (IL,  III.  und  VI.  Bd. 
der  österreichischen  Weistümer)  [in  Verbindung 
mit  J.  V.  Zingerle],  Wien  1875-1880.  -  Adam 
Smith  und  die  Bedeutung  seines  Wealth  of 
nations  für  die  moderne  Nationalökonomie, 
Innsbruck  1876.  —  Die  Ausbildung  der  großen 
Grundherrschaften  in  Deutschland  während  der 

Karolingerzeit  (in  den  Staats-  und  sozialwissen- 
echaftlichen  Forschungen),  Leipzig  1878.  — 
Deutsche  Wirtschaftsgeschichte,  3  Bde.,  Leipzig 
1S79-1901,  2.  Aufl.,  Bd.  I,  1909.  -  Die  per- 

sönlichen Verhältnisse  der  Wiener  Armen,  Wien 
1892,  2.  Bearbeitung  1899.  -  Interessante  For- 

men der  Flurverfassung  in  Oesterreich,  Wien 
1896.  —  Staatswissenschaftliche  Abhandlungen, 
Leipzig  1903.  —  Städtische  Bodenpolitik  in 
neuer  und  alter  Zeit,  Wien  1905.  —  Neue  Pro- 

bleme des  modernen  Kulturlebens,  Leipzig  1908 
{der  Staatswissenschaftl.  Abhandl.  2.  Reihe). 

b)  Aufsätze  in  folgenden  Zeitschriften  und 
Sammelwerken: 

Raumers  historisches  Taschenbuch;  Jahres- 
bericht des  hist.  Vereins  von  und  für  Ober- 

bayern; Z.  f.  St.;  Cottas  deutsche  Viertel- 
jahrsschrift; Wiener  Weltausstellungsbericht  v. 

J.  1873;  Zeitschrift  f.  d.  Privat-  und  öffentliche 
Recht  der  Gegenwart;  Zeitschrift  für  deutsche 
Kulturgeschichte;  Sitzungsberichte  der  phi- 
lolog.-hist.  Klasse  der  Akademie  der  Wissen- 

schaften in  Wien;  Jb.  f.  Nat.;  Archival. 
Zeitschrift;  Deutsche  Rundschau;  Deutsche 
Revue;  Statistische  Monatsschrift;  Mitteilungen 
der  anthropol.  Gesellschaft  in  Wien;  Sitzungs- 

berichte des  IV.  Kongresses  für  Demographie 
1887;  des  VIII.  Kongresses  für  Demographie 
1896;  Pauls  „Grundriß  der  germ.  Philologie" 
Abschnitt  „Wirtschaft"  (1889,  2.  Aufl.  1898); 
Sallandstudien  (in  der  Festgabe  für  Georg 
Hanssen,  Tübingen  1889);  Das  Sinken  der 
Warenpreise  (in  den  Mitteilungen  der  Ges.  österr. 
Volkswirte,  1890);  Z.  f.  Volksw.;  Zeitschrift 
für  Sozial-  und  Wirtschaftsgeschichte;  Mayrs 
allgemeines  statistisches  Archiv;  in  den 
früheren  Auflagen  dieses  „Handwörterbuchs" Art.:  Bevölkerung  des  Mittelalters  und  der 
neueren  Zeit  bis  Ende  des  18.  Jahrh.  in 
Europa;  Art.:  Stände;  in  dem  Bulletin  de 

l'institut  intern,  de  Statistique;  Vierteljahrs- 
schrift f.  Sozial-  u.  Wirtschaftsgeschichte;  Oester- 

reichiache  Rundschau;  in  Entwicklung  der  deut- 
schen Volkswirtschaft  im  19.  Jahrh.  Festschrift 

f.  Schmoller,  Leipzig  1908:  Theorie  des  Grund- 
besitzes u.  d.  Grundrente  in  d.  deutschen  Lite- 

ratur d.  19.  Jahrh.  — 
Seit  dem  Jahre  1892  gab  Inama  in  Verbin- 

dung mit  E.  v.  Böhm-Bawerk,  E.  v.  Plener  u.  a. 
die  „Zeitschrift  für  Volkswirtschaft,  Sozialpolitik 

und  Verwaltung"  heraus. Ferner  sind  aus  Inamas  Feder  zahlreiche 
Biographien  von  Nationalökonomen  und  Stati- 

stikern in  der  „Allgemeinen  deutschen  Bio- 
graphie" und  in  der  „Stat.  Monatsschrift"  er- schienen. 

Vgl.  über  Inama-Sternegg:  G.  v.  Below, 
Nekrolog  (Viertel Jahrsschrift  f.  Sozial-  u.  Wirt- 

schaftsgeschichte, Bd.  VII,  1909,  S.  167-171).  - 
Ernst  Mischler:  K.  Th.  v.  Inama-Sternegg,  Ne- 

krolog (Jb.  f.  G.V.  Jahrg.  XXXIII,  1909,  S.  1129 
-  1159.  -  Derselbe  (Oesterr.  Rundschau,  1909). 
—  Derselbe  (Biograph.  Jahrbuch,  Bd.  XIII, 
1908,  S.  116-124).  -  H.  Rauchberg,  K.  Th.  v. 
Inama-Sternegg  (Zt.  f.  Volkswirtschaft  usw., 
Wien,  Bd.  XVIII,  1909).  -  Juraschek,  24  Jahre 
der  statist.  Zentralkommission  Oesterreichs  unter 

von  Inama-Sterneggs  Leitung  (Statistische  Mo- 
natsschrift, Wien,  Jahrg.  1906).  -  Srbik  (Deut- 

sche Geschichtsblätter,  Bd.  X,  1909,  S.  107  - 
113).  —  Besprechungen  seiner  Wirtschaftsge- 

schichte in:  Jb.  f.  G.  V.  Jahrg.  IV,  1880, 
S.  265-278;  J.  f.  Nat.,  N.  F.  Bd.  II,  S.  1-46; 
III.  F.  Bd.  IX,  1895,  S.  294-298;  III.  F. 
Bd.  XVIII,  1899,  S.  665-674.  -  Besprechung 
seiner  Staatswiss.  Abhandlungen  im  Jb.  f.  G., 
Jahrg.  XXVIII,  1904,  S.  747  ff. 

Meitzel. 
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Indexziffern. 

I.  B  e  g  r  i  f  f  u  n  d  A  r  t  e  n  d  e  r  I  n  d  e  x  z  i  f  f  e  r  n 
im  a  1 1  g  e  in  einen.  IL  Die  In  dex  Ziffer  n  d  er 
Preisstatistik,  1.  Ein  fache  LndeXl  it  lern. "_'.  Kom- 

binierte Indexziffern.  3.  Hauptarten  der  General- 
Indexziffern.  4.  Kritik  der  Generalindexziffern 
als  Mittel  zur  zahlenmäßigen  Beobachtung  des 
allgemeinen  Preisniveaus  der  Volkswirtschaft. 
III.  Wohlstands! n dexzif f er n. 

I.  Begriff  und  Arten  der  Indexziffern 
im  allgemeinen. 

Der  Begriff  der  „Indexzahlen"  oder 
„Indexziffern"  als  besonderer  Form  stati- 

stischer Darstellungsweise  ist  noch  nicht  all- 
gemein in  einheitlicher  Weise  festgelegt; 

sogar  in  den  wissenschaftlichen  Fachkreisen 
der  Statistiker  herrscht  noch  keine  volle 
Oebereinstimmung  darüber,  was  man  unter 
diesen  Worten  zu  verstehen  hat.  Vom  Stand- 
S unkte  der  Wissenschaft  ans  gebraucht  man 

ie  Bezeichnung  „Indexziffern"  für  zwei  ver- schiedene Arten  von  Zahlen,  und  zwar: 
1.  im  weiteren  Sinne  für  eine  besondere 

Art  von  Verhältniszahlen  (Relativzahlen), 
die  hauptsächlich  den  Zweck  haben,  den 
Verlauf  von  Zahlenreihen  dadurch  übersicht- 

licher und  deutlicher  in  Erscheinung  treten 
zu   lassen,  daß    man    sie  durch   zweckmäßig 

uete     Reihen    proportionaler    Zahlen 
t;    die    Indexziffern    dieses    weiteren 
ffes  bezeichnet   man  teilweise  auch  als 

„Koordinationszahlen"      oder 
.  iffern"; 

2.  im  engeren  Sinne  für  die  auf  dem 
der  Verschmelzung  von  mehreren, 

kentsprechend  ausgewählten  und  neben- 
einander L'e-ti  Uten  Zahlenreihen,  durch  Be- 
rechnung von  .Mittelwerten  au-  den  einander 

ents]  ■  ■    die  er  Reihen,  ge- 
wonnenen Zahlen;  d  •  e  Vei  chmelzung  bzw. 

•  chiedener     Zahlen 
reihen    v.ird    i  zu   dem   Zweck   vor- 
genümmen,   um  für  bestimmte,  durch  zahl- 

■  bildete  allge- 
i  u  cbafti  l' 

zahlenmäßige  Ausdn 
formen    zu    gewinnen,    welche    in    einer    zii- 

len  Zahlenreihe  die  jeweilige :  -lieh    und 

irährend  durch  dai 

nn  I  oung 
nur  r  oichl  zu 

•    will   man   da-    Wort    „Index- 

ziffern" 1 ■  Long 

für  !iti>  ne   zu- 
kl Ie  zur  Kenn- 
nungen   in 

tra< 

man  die  entstehenden  Indexziffern  als 
General  Indexziffern  bzw.  General- 

indexzahlen oder  kurz  „Generalindex"1); 
werden  dagegen  nur  bestimmte  Unter- 

gruppen aus  den  sämtlichen  Einzelreihen 
miteinander  verschmolzen,  so  erhält  man 
sogenannte  Gruppenindexziffern. 

In  der  Praxis  werden  die  Worte  „Index- 
zahl" oder  „Indexziffer"  meist  in  unklarer, 

jedenfalls  aller  in  recht  verschiedener  Weise, 
entweder  im  Sinne  der  weiteren  oder  der  engeren 
vim  den  zwei  im  vorstehenden  definierten  Be- 

griffsbestimmungen gebraucht.  Da  aber  die 
Indexziffern  für  die  Aufgaben  der  Praxis  bisher 
am  meisten  zur  Kennzeichnung  allgemeiner 
zeitlicher  Konjunkturschwankungen  der 
Volkswirtschaft  angewendet  worden  sind  (so 
besonders  für  die  Darstellung  der  zeitlichen 
Entwicklung  der  allgemeinen  Preisverhältnisse, 
der  allgemeinen  llorseiikursbewegungen,  der 
allgemeinen  Lohnverhältnisse,  der  Vertrauens- 

verhältnisse usw.),  verbindet  man  heute  mit  dem 
Begriff  der  Indexziffern  wohl  überwiegend  die 
Vorstellung  von  statistischen  Niveauzahlen  im 
Sinne  der  vorgenannten  engeren  Begriffs- 

bestimmung der  Indexziffern;  und  das  Ilaupt- 
gebiet  für  die  Anwendung  dieser  Indexziffern 
pflegt  man  gegenwärtig  in  der  statistischen 
Darstellung  der  zeitlichen  Entwicklung  der 
allgemeinen  Preisverhältnisse  —  des  allge- 

meinen Preisniveaus  der  Volkswirtschaft  — 
/.u  erblicken,  also  in  solchen  Statistiken,  die 
brauchbare  Unterlagen  für  die  volkswirtschaft- 

liehe, politische  und  praktische  Beurteilung 
der  Fragen  der  Teuerung,  der  Geldeut- 

wertung, der  Lohn-  und  (iehaltslestsetzungi  n, 
der  allgemeinen  Lebenshaltung  des  Volkes  usw. 
erbringen  sollen. 

Ob  es  vom  wissenschaftlichen  Standpunkte 
aus  zweckmäßig  erscheint,  die  Bezeichnung 
..Indexziffern"  usw.  auf  die  vorgenannte  engere 
Passung  dieses  Begriffes  zu  begrenzen,  erscheint 

zweifelhaft.  Dem  sprachlichen  l'rspning  und 
dem  Sprachgebrauch  des  Wortes  ..Index"  = Anzeiger,  Messer,  Verzeichnis,  Prüfstein  usw., 
entspricht  ohne  Zweifel  die  obige  weitere  Be- 

fassung  viel  besser  als  die  engere;  die 
Worte  „Koordinationszahlen"  oder  „Heßziffern" 
stellen    als    Ersatz    datiir    eine    wenig    glückliche 
Nomenklatur  dar;  denn  sie  umfassen  nach  dem 

allgemeinen  Sprachgebrauch  dieser  beiden  Wim.' 
mehr,  ah  ihre  Erfinder  mit  ihnen  zum  Ausdruck 

•  n  wollt  n ;  das      wohl  aus  zu  weitgehendem 
Verdeutschnngbe  treben      hervorgegangene     — 
Wort  „Meßziffer"  (oder  gai   das  Wort   .Kenn- 

zahl")   kann    auf  alle   möglichen    arten    von 
Zahlen  bezogi  n  werden.   Auch  der  hochgebildete 
Nichtfachmann  wird  auf  Grund  solcher  Bezeich- 

nungen,  ohne   Orientierung    in    der    speziellen 
i!  Fachliteratur,  nicht  annähernd  bu- 

treffend   erraten   können,    was    die  Worte   be- 
eilen. 

Jlgi  mi  in.  ii   Verbreitung  und   An- 
nnung,   die  da*    Worl    „Indexziffer"   beut* 
•lon  bat,  empfiehlt  et    ich,  dh  en  Sprach' 
,n  k  allgemein  (Qr  all.-  in  Betracht  könne'  n- 

'i    Aebnlicb     >■■  hnung: 
J    Index   NuiiiIm  • 
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den  Zahlen  im  engeren  und  im  weiteren  Sinne 
des  Wortes  festzulegen  und  die  aus  der  Ver- 

schmelzung von  Zahlenreihen  hervorgehenden 
Indexziffern  (also  die  Indexziffern  im  engeren 
Sinne  der  Begriff sbegrenzung)  als  zusammen- 

gesetzte oder  kombinierte  Indexziffern  den 
einfachen  Indexziffern  der  grundlegenden 
Zahlenreihen  gegenüberzustellen.  Wird  durch 
die  Reihenverschmelzung  eine  allgemeine  Er- 

scheinung des  Gesellschaftslebens  in  ausreichend 
vollständiger  Weise  erfaßt,  so  wird  man  zweck- 

mäßig die  gewonnenen  Zahlen  als  General- 
indexziffern oder  Totalindexziffern  bezeichnen, 

die  sich  wieder  in  Gruppenindexziffern  und  in 
einfache  Indexziffern  für  die  einzelnen  ur- 

sprünglichen Zahlenreihen  gliedern.  Es  wäre 
kaum  verständlich,  wenn  man  das  Wort  „In- 

dexziffer" oder  „Indexzahl"  für  die  soeben 
gekennzeichneten  Begriffe  des  kombinierten  In- 

dex, des  Generalindex  und  Gruppenindex  allein 
reklamieren,  es  gleichzeitig  aber  für  die  in 
den  Gruppen  enthaltenen  Einzelreihen  nicht 
zulassen  wollte.  In  vorliegender  Abhandlung 

ist  grundsätzlich  das  Wort  „Indexziffer"  in 
diesem  allgemeinen  fsinne  gebraucht,  und  zwar  in 
ähnlicher  Weise  wie  vorwiegend  in  England,  wo 
die  Verwendung  der  Indexziffern  schon  früher 
erheblichere  Bedeutung  gewonnen  hat,  als  in 
Deutschland  und  den  übrigen  Kulturstaaten 
und  wo  man  vorwiegend  ebenfalls  die  „Total 
Index-Numbers"  oder  auch  „General  Index- 
Numbers"  als  eine  besondere  Art  der  allgemeinen 
„Index-Numbers"  auffaßt.  Es  ist  dabei  natürlich 
nicht  erforderlich,  jeden  Generalindex  stets  aus- 

drücklich als  solchen  zu  bezeichnen;  daß  ein 
solcher  Generalindex  z.  B.  vorliegt,  wenn  man 
vom  allgemeinen  Lebcnshaltungsindex  spricht, 
nicht  aber  etwa  beim  Brotpreisindex,  ist  ohne 
weiteres  verständlich. 

Stets  wird  man  unter  Indexziffern  folge- 
richtig Verhältniszahlen  (Relativzahlen), 

nicht  aber  absolute  Zahlen  zu  verstehen 
haben. 

Die  nachstehenden  Ausführungen  über 
die  Indexziffern  beschränken  sich  auf  das 
seither  am  meisten  für  ihre  Verwendung  in 
Betracht  gezogene  Gebiet  der  Preis- 

statistik. Die  zahlreichen  anderen  Gebiete, 
auf  denen  die  Anwendung  von  Indexziffern 
gebräuchlich  oder  geboten  erscheint,  —  man 
spricht  so  z.  B.  neben  dem  Preisindex,  dem 
Teuerungsindex,  dem  Lebenshaltungsindex 
usw.,  vom  Lohnindex,  vom  Kursindex, 
Valutaindex,  Devisenindex,  vom  Mortalitäts- 

index, vom  Wohlstandsindex  (siehe  weiter 
unten)  Armutsindex  usw.,  in  der  Anthropo- 
metrie,  zur  Beobachtung  von  menschlichen 
Körperwachstumserscheinungen,  besonders 
der  Kinder  (ein  Gebiet,  auf  dem  Quetelet 
bereits  statistische  Untersuchungen  über 
Körpergröße,  Körpergewicht,  Brust-  und 
Leibumfang  usw.  anstellte),  vom  Li  vi  sehen 
Index,  vom  Pirquetschen  Index,  vom 
Rohr  ersehen  Index  und  anderen  Indizes 
mehr  —  können  hier,  mit  Rücksicht  auf  den 
verfügbaren  Raum,  außer  Betracht  gelassen 
werden,   zumal  sich  die  theoretischen  und 

methodischen  Fragen  der  Indexziffern  bei 
diesen  anderen  Gebieten  in  ähnlicher  Weise 
beantworten,  wie  bei  der  Preisstatistik.  Nur 
für  die  sogenannten  „Wohlstandsindex- 

ziffern" ist  wegen  ihrer  volkswirtschaftlichen 
Bedeutung  eine  Ausnahme  gemacht  und 
weiter  unten  das  Wichtigste  angedeutet. 

IL  Die  Indexziffern  der  Preisstatistik. 
1.  Einfache  Indexziffern.  Durch  die 

Berechnung  von  Indexziffern  (oder  sog. 

„Koordinationszahlen"  oder  „Meßziffern") lassen  sich  schon  ganz  einfache  statistische 
Reihen  für  tiefer  eindringende  Erkenntnis 
herrichten  und  besserer  Erschließung  zu- 

führen. Werden  z.  B.  die  zeitlichen  Ent- 
wicklungsreihen  der  im  Verlaufe  einer  be- 

stimmten Reihe  von  Jahren  notierten  Preise 
einer  Ware  für  mehrere  Städte  oder  die  Preise 
verschiedener  Arten  von  Waren  in  einer  Stadt 
nebeneinandergestellt,  so  lassen  sich  auf 
Grund  dieser  absoluten  Preiszahlen  die 
Fragen,  wie  sich  die  Verteuerung  der  Ware 
in  den  verschiedenen  Städten  oder  die  Ver- 

teuerung der  verschiedenen  Arten  von  Waren 
zueinander  verhält,  in  welcher  Stadt  die  gegen 
früher  eingetretene  Steigerung  stärker  und 
in  welcher  sie  schwächer  war,  in  welchem 
Tempo  die  Verteuerung  in  verschiedenen 
Zeiträumen  hier  und  dort  voranschritt  usw., 
nur  schwer  und  unvollkommen  bemessen  und 
beantworten.  Einen  viel  besseren  Einblick 

für  die  Beantwortung  solcher  Fragen  er- 
möglicht die  Umrechnung  der  absoluten 

Preiszahlen  in  Indexziffern,  indem  man  die 
Preise  eines  bestimmten  Jahres  (meist  des 
Anfangsjahres)  der  zeitlichen  Entwicklungs- 

reihen gleich  100  setzt  und  auf  der  Basis 
dieses  Jahres  die  übrigen  Zahlen  jeder  Ent- 

wicklungsreihe in  Prozentzahlen  wiedergibt. 
Von  großer  Wichtigkeit  für  den  Ausfall 

solcher  Reihen  von  Indexziffern  ist  die  Wahl 
des  Ausgangs] ahres  der  Berechnung,  für 
das  man  als  Basis  die  Preise  der  verschiedenen 
Reihen  einander  gleich  (meist  gleich  100) 
setzt. 

Da  jedes  einzelne  Jahr  oder  jeder  einzelne 
Monat  besondere  Ausnahmeverhältnisse  dar- 

bieten kann,  so  muß  man  bei  der  Wahl  des 

Ausgangspunktes  mit  Vorsicht  und  Kritik  ver- 
fahren; denn  je  nachdem  man  Jahre  oder  Mo- 

nate usw.  von  niedrigerem  oder  höherem  Preis- 
stand zur  Basis  der  Berechnung  nimmt,  gibt 

diese  aus  begreiflichen  Gründen  ein  verschieden- 
artiges Bild  wieder.  Bei  der  Wahl  des  Ausgangs- 

punktes der  Indexzifferberechnung  sind  daher 
Zeitpunkte  außergewöhnlicher  oder  gar  zufälliger 
Preisverhältnisse  nach  Möglichkeit  zu  vermeiden 

und  möglichst  Zeiten  normaler  Verhältnisse  zu 
nehmen.  Noch  besser  ist  es,  als  Basis  überhaupt 

keinen  einzelnen  Zeitpunkt,  keine  zu  kurze 
Periode,  nicht  nur  1  Jahr  oder  1  Monat  usw., 

zu  nehmen,  sondern  von  einem  Durchschnitt 
aus  längerer  Zeit,  möglichst  aus  mehreren 
Jahren,   als  Basis  auszugehen,   weil  in  diesem 
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Durchschnitt  außergewöhnliche,  kurzfristig'  od« 
rein  zufällige  Schwankungen  der  Preise  nicht  zur 
Geltung  kommen.  Basiert  man  die  Berechnung 
der  Indexziffern  auf  einen  Zeitpunkt  oder  eine 
Durchschnittsperiode  außerordentlich  hohen 
Preisstandes,  50  fallen  naturlich  alle  Indexziffern 
niedriger  aus,  als  wenn  man  vnn  Zeiten  tiefen 
Preisstandes  ausgeht.  Statt  eines  Anfangs- 

punktes der  zeitlichen  Reihe  kann  auch  ihr 
Endpunkt  als  Basis  der  [ndexbereohnung 
gleich  100  gesetzt  werden  und,  Btatl  vorwärts- 
Beha  Uni.  die  Preisgestaltungräckwartsschauend 
im  Sinne  des  Entstehens  des  jüngsten  Preis- 

standes verfolgt  werden. 
Für  manche  Zwecke  wäre  auch  das  Verfahren 
aet,  den  allgemeinen  Durchschnittswert 

•  betrachteten  Gesamtzeitraumes  als  Basis 
der  Indexberechnung  gleich  100  za  setzen  und 
die     übrigen      Werte     hiernach     zu     berechnen. 
Wenn  man  SO  :..   B.  den   Durchschnittspreis  aller 

Area   1920  als   Basis  gleich   L00 
0  Würde,  BÖ  Würden  die  darauf  berechneten 

Indexziffern  «1er  einzelnen  Monate  recht  deutlich 

die  Abweichungen  jedes  Monats  vom  Jahres- durchschnitt erkennen  lassen. 
Endlich  ist   noch  eine  weitere  Methode  der 

onung    vnn     Indexziffern    zu    erwähnen, 

K  B<  t  ens  y  st  em",    bei    dem nicht  alle  Zahlen  einer  Reihe  auf  den  denselben 

letzten    Ausgangspunkt    bezogen 
werden,  Bondern  jeweils  nur  zwei  benachbarte 
Glieder  der  Reihe  durch  eine  Verhaltnisberech- 

.  in  der  Regel  eine  Prozentberechnung,  auf- 
einander  bezogen   werden.      Dieses   Verfahren 

l.    H.,   wieviel    Pro»  •■'    des    Vormonats- 
ler  einzelne    Motiatspreis   betrügt    und 

hat    vor    dem    allgemeinen    tndexberechnungs- 
verfahren  den  Vorzug,  dafi  jederzeit  gestattet 

leine    Aenderungen   im    Indexsystem 
»ringen,     neues     aufzunehmen,     veraltetes 

■■■II  usW     Es  hängt  nicht  an  der  festen 
immten  Ausgangspunktes,  1 

1  ■  tellung  längerer 

lern  haupt- sächlich   nur  i  klnngsbeobachtoj 

\ii-- 

.    •ein" 

l.  B  Pällen,  wie  bei  der  Darstellung 
auf  Grund 

rzahlen  der  gesamten 

folge    tech- tional   ein 
il  der  Krankenkassen  die 

J     i-J.         Im 

wird    demgem&fi ■ 

■    li    bei  der 

dali 

iftlich    und 

vräh' Vor*. 

Berechnung  den  Fall  der  deutschen  Valuta 
von  10  auf  5,  also  um  5  Punkte,  gegenüber  dem 
Fall  von  80  auf  40,  also  um  40  Punkte,  als  ziem- 

lich unbedeutend  erscheinen  lassen  würde.  In 
Fallen  wie  der  letztgenannte  werden  mit  Vorteil 

auch  „logarithmische"  Berechnungs-  und  Dar« 
stellungsweisen  angewendet  werden. 

Der  dargelegte  Vorzug  der  Indexziffern  für 
die  Vertiefung  und  Verdeutlichung  der  Einsicht 
in  statistische  Keiheubewegungen  tritt  besonders 
deutlich  in  Erscheinung,  wenn  man  nicht  mit 
kleinen,  d.  h.  wenigstelligcn  absoluten  Grund- 

zahlen, sondern  mit  großen  vierteiligen 
Zahlen  zu  rechnen  hat.  Wenn  man  z.  B.  das 

Wachstum  der  Bevölkerung  der  Stadt  München 
seit  dem  Jahre  der  deutschen  Reichsgründung 
(mit  Ausnahme  von  1921  nach  den  Volks- 
zählungsergebnissen): 

1871       1880       1890       1900     1910       1921 

mit   den  absoluten  Zahlen: 

169693  230023  349024  4999152  596467  680000 

kennzeichnet,  so  zeigt  eine  auf  den  Stand  von 

1871    als    Basis   gleich    100   aufgestellte    Index- 
berechnung das  viel  einfachere  Bild: 

100         136         205        295         351         401 

oder,  wenn  man  noch  einfacher  die  Basis  gleich  1 
setzt,   das   Bild   nachstehender  Vervielfachung: 

1  !',  2  3  3'/2        4 

Solche  gleichzeitige  Indexberechnungen  für  ver- 
schiedene andere  Städte  oder  für  den  Reichs« 

durchschnitt  erleichtern  den  gegenseitigen  Ver- 
gleich der  Wachstunisentwicklung  zwischen  den 

Inen  Studien  oder  Ländern  ganz  außer- 
ordentlich. 

2.  Kombinierte  Indexziffern.  Wird  die 

Zahl  der  zur  Feststellung  gewisser  allgemeiner 
Tatsachen  nebeneinander  zu  stellenden  zeit- 

lichen ESntwioklungsreihen  von  einfachen 
Indexziffern  bo  groß,  daß  der  Ueberblick 
über  diese  Reihen  und  ihren  verschieden- 

artigen Entwicklungsgang  erschwert  und  ein 
zutreffendes  Urteil  über  die  vorwiegende 
I  resamtentwicklungstendenz  der  Reihen 
nicht  mehr  gut  möglich  ist,  so  erscheint  die 
Anwendung  des  bereits  erwähnten  Motels  der 
Rei  Immi  versch  uiel/.ii  tig     zur     (iewiuiiuiig 

kombinierter  Indexziffern  geboten.     Nur 
SO  kann   man  oft  erst   aus  einer  unendlichen 
Mannigfaltigkeit    pi-  her    Angaben 
ein  Urteil  über  den  einheitlichen  Grundzug 
erlangen,  der  durch  die  Geearatentwicklung 

Am  notwendigsten  und  wertvollsten 
■  eint    in    der    Prei    tati  ;  lk    die    Ver« 

Böhm  t  zeitlichen   Frei  indexreihen 
lur  die  einzelnen    Waren   und   deren   veb- 
Arien  zu  zusammengehörigen  Warengruppen 
und  darüber  hinaus  zur  Zusamm 
der    Frei -eti  1  v,  für    alle    wichl 

Waren  der  Volkswirtschaft,  also  zur  tie- 

winnung  zahlenmäßiger  Nachwei  e  über  das 
.  m  le  Frei  inil  eau  der  \  l  hafl 

•1  ICntwickl  ing     l  He  e  allgemeine 
irtsohaft,  die  Teue- 

rra  1    und   ihre    Entwicklung 
nnbar  und  meßbar  zu  machen, 
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ist  das  Ziel  der  überwiegenden  Mehrzahl  aller 
kombinierten  Indexziffern,  die  heute  zur 
Anwendung  kommen.  Welche  Methoden 
dabei  befolgt,  welche  Arten  von  Teuerungs- 
Indexziffern  aufgestellt  werden  und  was  von 
diesen  Ziffern  als  Ausdruck  und  Maßstab 
der  allgemeinen  Teuerungsverhältnisse  zu 
halten  ist,  wieweit  sie  eine  zutreffende  und 
brauchbare  Lösung  des  angestrebten  Zieles 
ermöglichen  und  wieweit  dies  nicht  der  Fall 
ist,  soll  hier  noch  dargelegt  werden. 

Voraussetzung  für  die  korrekte  Kenn- 
zeichnung des  Grades  und  der  Entwicklung 

der  allgemeinen  Teuerung  ist  zunächst 
die  regelmäßige  Bereitstellung  zuverlässiger 
Preisangaben  für  möglichst  alle  wichtigen 
Waren  der  Volkswirtschaft.  Das  Fehlen 
maßgebender  Artikel  würde  den  Wert  der 
aus  den  Preiszahlen  der  einzelnen  Artikel 
zwecks  Darstellung  des  Gesamtpreisniveaus 
zu  berechnenden  Generalindexziffern  unter 
umständen  stark  beeinträchtigen.  Dagegen 
können  weniger  wichtige  Waren  ohne  merk- 

lichen Nachteil  außer  ach  t  gelassen  werden  und 
müssen  aus  Gründen  der  technischen  Durch- 

führbarkeit der  Berechnungen  auch  außer 
acht  gelassen  werden.  Praktische  Versuche 
lassen  sogar  erkennen,  daß  in  manchen  Fällen 
die  statistische  Beobachtung  und  Zusammen- 

fassung weniger,  richtig  ausgewählter  Haupt- 
artikel schon  annähernd  das  gleiche  Ergebnis 

für  den  Ausdruck  der  Gesamtteuerung  liefert, 
wie  bei  sehr  weitgehender  Vollständigkeit1). 

Allerdings  dürfen  aus  diesem  Beispiel 
aus  der  Vorkriegszeit  mit  ihren,  allgemein, 
viel  stabileren  Wirtschafts-  und  Preisverhält- 

nissen nur  mit  großer  Vorsicht  ähnliche 
Schlüsse  auf  die  heutigen  Verhältnisse  wil- 

dester, für  die  einzelnen  Lebensbedürfnisse 
überaus  verschiedenartiger  Preisschwan- 

kungen gezogen  werden.  Jedenfalls  muß 
stets  eine  richtige  Auswahl  der  charakte- 

ristischen, maßgebenden  Waren  der  Volks- 
wirtschaft in  umsichtiger  Weise  getroffen 

werden,  wenn  man  einen  korrekten,  auch  in 
anormalen  Zeiten  brauchbaren  Generalindex 
gewinnen  wilL 

Gruppenindexziffern  wird  man  neben 
den  Generalindexziffern  bei  volkswirtschaft- 

lichen Untersuchungen  hauptsächlich  für  die 
Gruppen  der  Nahrungsmittel,  der  Bekleidung, 
der  Wohnung  usw.  oder  etwa  für  Rohstoffe 
landwirtschaftliche  oder  mineralische  usw., 
(ür  industrielle  oder  andere  Zwecke  usw.), 
für  Fabrikate  usw.  aufstellen,  je  nach  den 
Zwecken,  denen  die  Untersuchungen  zu 
dienen  haben. 

y)  Vgl.  Morgenroth,  Die  Kosten  des  Mün- 
chener Arbeiterhaushalts  in  ihrer  neueren  Ent- 

wicklung. Sehr.  d.  V.  f.  S.  Bd.  145,  Leipzig 
1914,  S.  269  ff. 

Nach  Auswahl  der  in  Betracht  zu  ziehen- 
den einzelnen  Waren  und  nach  korrekter 

Beschaffung  der  Preiszahlen  dieser  Waren  hat 
dann  die  Verschmelzung  der  einzelnen 
zeitlichen  Preisreihen  zu  erfolgen.  Sie  wird 
nach  der  heute  wohl  meist  angewandten 
Methode  in  der  Weise  bewirkt,  daß  man  für 
jedes  einzelne  Jahr  der  Entwicklungsperiode 
die  absoluten  Preise  aller  Waren  summiert, 
die  Summe  des  als  Basis  gewählten  Jahres 
oder  Jahresdurchschnitts  gleich  100  setzt  und 
dann  die  entsprechenden  Indexziffern  aus 
den  Summenzahlen  der  übrigen  Jahre  be- 

rechnet. Die  so  gewonnene  zusammenfassende 
Reihe  stellt  die  Generalindexziffern  dar. 
Andere  Methoden  gewinnen  die  zeitliche 
Reihe  der  Generalindexziffern,  indem  sie  für 
jedes  einzelne  Jahr  aus  den  Preisangaben  der 
verschiedenen  Jahre  einen  Mittelwert  be- 

rechnen, und  zwar  geschieht  dies  dann  vor- 
wiegend in  der  Form,  daß  zunächst  die  ein- 

fachen Indexziffern  für  alle  einzelnen  Jahre 
berechnet  werden  und  daß  dann  aus  diesen 
einfachen  Indexziffern  für  jedes  Jahr  ein 
Mittelwert  gebildet  wird. 

In  der  Regel  ist  der  gebildete  Mittelwert 
einfacher  Art;  entweder  bloß  ein  roher 
Durchschnitt  in  Form  des  arithmetischen 
Mittels  oder  ein  sog.  gewogener  Durch- schnitt. 

Ein  solcher  gewogener  Durchschnitt  ist  natür- 
lich dein  bloßen  arithmetischen  Durchschnitt 

stets  vorzuziehen,  weil  er  auf  die  Bedeutung 
der  einzelnen,  in  der  Durchschnittsberechnung 
zusammengefaßten  Waren  Rücksicht  nimmt  und 
dadurch  einem,  den  nichtgewogenen  kombinierten 
Indexziffern  häufig  gemachten  Vorwurf  be- 

gegnet. Besonders  in  Zeiten  sehr  starker  und  für 
die  einzelnen  Waren  sehr  verschiedener  Preis- 

schwankungen kann  nicht  leicht  von  der  Me- 
thode der  Bildung  des  gewogenen  Generalindex 

abgegangen  werden.  Wenn  z.  B.  in  Deutschland 
seit  Kriegsbeginn  bis  heute  gewisse  Wäsche- artikel auf  das  40fache  Butter  und  Fette  auf  mehr 
als  das  30fache,  Eier  auf  das  öÜfache,  das  ratio- 

nierte Brot  aber  erst  auf  daslOfache,  die  Wohnung 
gar  erst  auf  das  l3/4fache  des  Vorkriegsstandes 
gestiegen  sind,  so  wird  man  die  Bedeutung 
(das  Gewicht)  der  einzelnen  Faktoren  für  die 
allgemeinen  Verbrauchsverhältnisse  doch  besser 

mit  in  Rechnung  stellen,  als  den  Vorwurf  in- 
korrekten, flüchtigen  Vorgehens  in  Kauf  zu 

nehmen.  Die  Berechnung  des  gewogenen  Durch- 
schnitts erfolgt  in  der  mathematisch  gegebenen 

Weise,  daß  die  Preise  jeder  Ware  vor  der  Addition 

mit  dem  jeder  Ware  zuzumessenden  Gewicht 
erst  multipliziert  werden  und  daß  dann  das 

Ergebnis  der  Addition  dieser  Produkte  durch 
das  aus  der  Multiplikation  der  Zahl  und  des 

Gesamtgewichts  aller  Waren  erhaltene  Produkt dividiert  wird.  T  _    .        ..... 

Für  stabilere  Wirtschafts-  und  Preisverhalt- 
nisse, wie  wir  sie  vor  dem  Weltkriege  hatten, 

wird  die  Bedeutung  des  gewogenen  Generalindex 

für  den  Ausfall  der  Berechnung  vielfach  über- 
schätzt; in  solchen  Zeiten  verschwinden  bei 

Genügend   großer   Zahl   und  richtiger   Auswahl 
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der  Artikel  die  aus  der  Vernachlässigung  des 
Gewichtes  der  einzelnen  Waren  hervorgehenden 
Fehler  in  dem  ruhen  arithmetischen  Durchschnitt 
wieder  bis  auf  wenig  belangreiche  Reste;  denn 
schließlich  bleibt  der  Preis  für  den  Generalindes 
doch  das  viel  wichtigere  Moment  als  die  Menge 
der  Ware.    Eine  Reihe  der  bekanntesten,  zeitlich 
weitest  zurückreichenden,  alirraurh  neue  General- 
Indexziffern  operieren  demgem&ß  mit  rohen, 
angewogenen  Durchschnitten  und  sind  trotzdem 
tür  wissenschaftliche  und  praktische  Verwendung 
brauchbar;  teilweise  haben  Probeberechnungen 
an  ihnen  erkennen  lassen,  daü  die  Einsetzung 

Gewichts  in  die  Durchschnittsberechnung 
nur  einen  ziemlich  belanglosen  Einfluß  auf  die 
Höhe  des  Generalindex  ausübt. 

Andererseits    begegnet    die   Berechnung   des 
gewogenen        Generalindes        mancherlei 
Schwierigkeiten  und  Mängeln.    Die  Bestimmung 
des  jeder  Ware  im  Rahmen  der  Volkswirtschaft 
und    der    jeweils    vorliegenden    Untersuchung 

i  di  d     Im  wichte    ist     nicht    immer 
einfach    und    genau    durchzuführen;    außerdem 

eil  im  Laufe  der  Zeit  die  Bedentung  der 
biedenen  Waren  für  die  Volkswirtschaft;  es 

kann  im  Laufe  der  Zeit  BOgar  notwendig  werden. 
•  troffene  Auswahl  der  Waren  zu  ändern. 

Mit  Aenderungen  im  Gewicht  und  in  der  Aus- 
wahl dir  dem  Generalindez  zugrunde  liegenden 

Waren  im  Laufe  der  Zeit  leidet  aber  die  zeitliche 
ichbarkeit.      DaJB   der   sehr   bekannte   alle 

lhandahundex   des   englischen  „Economist" 
,  '.Uli  ihr  Zeit  seims  Entstehens  her,  für  die 

heutigen  Verhältnisse  verhältnismäßig  viele  Roh- 
brikate,  außerdem  ziemlich 

<;■  r    Textilindustrie,     andererseits 
wenig  Stoffe  der  Kohlen- 

und  Eisenindustrie  usw.  enthält,  ist  für  seinen 
Wert  nicht   von  Ymteil.      in  ähnlicher  Weise 

wirkt   lür   den   deutschen   Teuerungsindez   un- 
<■  od,   daß  im  Weltkriege, 

und  teili  aui !.  t  \  erbranchß- 

artikei  iu.r  kerung  in  viel  geringerem 
ädere,   früher  übliche   Ver- 

bräm I  nicht     mehr    in 
-•   di  r    Brot  verbrauch,   die 

usw.  einen  i  rheblirfa  and«  ren 
iben  der  breiten 
mt  dem  Kriege 

u.   a    in. 
Am  ehesten  vermag  man  di.  jen  und  n 

mit    Hilfe  guter   Sta- 
rechi     d  gen  oder! 

u  w<  rden;  aber  auch  diese 
!.-..  iei    keiten 

Im  ubr.r-.  t.  .•  .•  ten  Indi  \- 
riii.  i  oben 

/ 

3.  Hauptarten  der  Generalindexziffern 
der  Preisstatistik.     Am  frühesten  sind  die 

Ktiffern   in    England 

Min.  •  ung,    der • 

zur  Anwendui  h  zeitlich 

in  zurückgeführt  worden.   1 1  1 
march  m 

l     .  J . ■  i> - 

n 0111  ist",  die  in  dieser  Zeitschrift  seit  1867 
regelmäßig  bekanntgegeben  werden,  und  die 
seit  188(3  von  Sauerbeck  im  Journal  of  the 

Royal  Statistical  Society,  London,  veröffent- 
lichten (seit  1906  durch  Paish  in  der  Lon- 

doner Zeitschrift  „The  Statist"  monatlich 

fortgesetzten)  Großhandels-Indexzifl'em stellen  die  ersten  Systeme  zusammenfassen- 
der Indexziffern  von  weiterreichender  Be- 

deutung dar.  Seitdem  sind  dann  zunächst 
vornehmlich  in  Deutschland,  Frankreich  und 
den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  dann 
aber  auch  in  zahlreichen  anderen  Ländern 

lndexsysteme  gefolgt;  sie  fanden  besonders 
unter  dem  allmählichen  Steigen  des  allge- 

meinen Preisniveaus  während  der  letzten 

Jahre  vor  dem  Weltkriege  stärkere  Aus- 
gestaltung und  wurden  nach  dem  Kriege, 

infolge  der  einreißenden  Währungsverwin  iin- 
gen  und  unerhörten  Preisrevolutionen  dieser 

Zeit,  zu  einer  ungeheueren  Flut  der  verschie- 
densten Indexsysteme  in  fast  allen  Ländern 

und  Großstädten.  Die  Ratlosigkeit,  mit  der 
man  der  Größe  und  den  Schwierigkeiten  der 
Probleme  gegenübersteht,  die  durch  die 
gewaltigen  Geldentwertungen  und  Preis- 

steigerungen der  jüngsten  Zeit  herbeigeführt 
werden,  haben  bei  den  öffentlichen  Ver- 

waltungsbehörden, in  der  Wissenschaft,  in 
den  Interessenveit retungen  des  Volkes  und 
in  der  Praxis  das  dringende  Verlangen  nach 

regelmäßiger  statistischer  Feststellimg  des 
allgemeinen  Preisniveaus  der  Volkswirtschaft 
durch  fortlaufend  zu  berechnende  General- 

i  Indexziffern  hervorgerufen. 
Ks  ist  an  dieser  Stelle  kein  Kaum,  die 

vielen,  heute  allenthalben  geführten  allge- 
meinen Indexziffern  zu  nennen  oder  auch 

nur  die  wichtigeren  unter  ihnen  näher  zu 
betrachten.  Die  am  Schluß  dieses  Aufsatzes 

unter  der  Literatur  angeführten,  besonders 
die  im  Jahre  1921  erschienenen  Arbeiten  \<>t> 
Hof  mann,  Schwartz  und  Speiser  stellen 
die  beachtenswerten  Zahlen  dieser  Art  ziem- 

lich vollständig  zusammen.  Hof  mann  führt 
—  ohne  An  prueb  aui  Vollständigkeil  zu  er- 

1 1  chi(  dene  allgi  meine  Index- 
rn  des  In-  und  Auslandes  an  und  be- 

handeil ii-  auch  großenteils  im  einzelnen 
(darunter  29  amtliche  von  staatlichen  und 
städtisch)  n     I  tat  1  til  eben      Stellen,     4      \  on 

'i :   1  n,  7  von  nichtamtlichen  Zeit- 
im,  10  von  anderer  privater  Seite  auf- 

ij   1  ii  ut  (bland  entfielt  11 
in  den  .Munal!  d   •  I  1  1  1  hi  ini  11   1  inei  Arbeit 

.,1.1  r  qo(  b  v.riti  re  hii  1  mi  0,    \i  • 
1.1     pieli       1  •!    ■.,  itei    i.ini  11    v.i  aigstens 

1 1     v,  .1  hi  ige    oder    1  barakte- 
\n.  11  di  r  beute  üblichen   Indi  >.- 

Mi  11. 1  1  l.i. 1  gl  11     und 

Zal  '■■  brt. 

In  der  Hauptsache  kommen  in  der  Prei  - 
Uten  \ on  allgi  meinen  Index- 
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Ziffern  in  Betracht,  Großhandelsindex- 
ziffern, Kleinhandelsindexziffern  und 

Lebenshaltungsindexziffern.  Die  all- 
gemeinen Kursindexziffern,  Devisen-,  Valuta- 

indexziffern usw.  als  Nachweise  des  allge- 
meinen Preisstandes  auf  den  Effektenbörsen 

usw.  sind  hier  außer  Betracht  gelassen. 
Was  die  Großhandelsindexziffern 

betrifft,  so  sind  dies  die  ältesten  und  ver- 
hältnismäßig am  leichtesten  zu  beschaffenden 

Generalindexziffern,  die  besonders  vom  Pro- 
duktionsstandpunkte der  Volkswirtschaft  aus 

von  Interesse  und  Wert  sind,  während  die 
Kleinhandels-  und  Lebenshaltungsindex- 
ziffern  vornehmlich  vom  Konsi'mtionsstand- 
punkte  Beachtung  verdienen. 

Der  Londoner  „Economist"  gibt  von  1864 
an  ungewogene  Generalindexziffern  für  44  Groß- 

handelswaren bekannt,  die  sich  auf  die  5  Gruppen 

verteilen:  I.  Getreide  und  Fleisch  (10  verschiedene 
Artikel:  Inländischer  Weizen,  ausländischer 
Weizen,  Mehl,  Gerste,  Hafer,  Kartoffeln,  Reis 
Rindfleisch,     Hammelfleisch,     Schweinefleisch) 
II.  andere  Nahrungs-  und  Genußmittel  (6  Artikel 
Tee,  Katfee,  zwei  Sorten  Zucker,  Butter,  Tabak) 
III.  Textilien  (10  Artikel:  zwei  Sorten  Baum 
wolle,  Baumwollgarn,  Baumwollgewebe,  zwei 
Sorten  Wolle,  Seide,  Flachs,  Hanf,  Jute);  IV.  Mi- 

neralien (8  Artikel:  Roheisen,  Stabeisen,  Stahl- 
schienen, zwei  Sorten  Kohlen,  Blei,  Zinn,  Kupfer); 

V.  verschiedene  Waren  (10  Artikel:  zwei  Sorten 
Holz,  Leder,  Petroleum,  Oel,  Oelsamen,  Talg, 
Indigo,  Soda,  Kautschuk). 

Der  Ausgangspunkt  der  Indexberechnung 
war  früher  der  Preisdurchschnitt  der  Periode 
1845/50,  jetzt  dient  der  Preisdurchschnitt  der 
Periodo  1901/05  als  Basis;  das  Hauptergebnis 
der  jüngsten  Zeit,  auf  die  Grundlage  1901/05 
bezogen,  ist  folgendes: 

Gruppenindexziffern Generalindexziffern 
Jahresdurchschnitt  und 

Monate 
Gruppe Gruppe 

II 

Gruppe 

III 

Gruppe 

IV 

Gruppe 

Summe 
Auf  1901/05 

=  100  be- 
rechnet 

Durchschnitt  1901/05 l) 

500 

300 

500 

400 
500 

2200 100 

Ende  Juli  1914 
579 

352 

016,5 

464,5 553 

2565 

117 

Ende  Dezember  1915 

897 

446 

73i 

7",5 

848,5 3634 165,1 

Ende  Dezember  1916 

1294 

553 

"24,5 

824,5 

1112 

4908 

223,0 

Kmlc  Dezember  L917 
1286,5 

l,Sl, 

1684,5 839,5 

1348,5 5845 
263,2 

Ende  Dezember  1918 
i3°3 

782.5 

1805,5 

866 

1337 

6094 

277 

Ende  Dezember  1919 1441.5 

881,5 

2442.5 

"45 

M53,5 
7364 

334,7 
Ende  Dezember  1920 

*344, 

805 
1284 

1216 

1275 

5924 

269,3 

Der  Großhandelsindex  von  Sauerbeck  (vgl. 
oben  über  dessen  Quelle  usw.)  veröffent- 

licht von  1867  ab  ungewogene  Generalindex- 
ziffern für  45  Artikel  des  Großhandels,  die  in 

6  Gruppen  folgende  Waren  umfassen:  I.  pflanz- 
liche Nahrungsmittel  (zwei  Sorten  Weizen, 

Mehl,  Gerste,  Hafer,  Mais,  Kartoffeln,  Reis); 
II.  animalische  Nahrungsmittel  (zwei  Sorten 
Rindfleisch,  zwei  Sorten  Hammelfleisch, 
Schweinefleisch,  Speck,  Butter);  III.  Genuß- 

mittel (zwei  Sorten  Zucker,  Kaffee,  Tee);  IV.  Mi- 

neralien (Roheisen,  Stabeisen,  Kupfer,  Zinn, 
Blei,  zwei  Sorten  Kohlen);  V.  Textilien  (zwei 
Sorten  Baumwolle,  Flachs,  Hanf,  Jute,  zwei 
Sorten  Wolle,  Seidenstoff);  VI.  verschiedene 
Artikel  (Häute,  Leder,  Talg,  Palmöl,  Olivenöl, 
Leinöl,  Petroleum,  zwei  Sorten  Soda,  Indigo,  Holz). 

Als  Basis  für  die  Berechnung  der  Indexziffern 
dient  der  Durchschnitt  der  11  Jahre  1867/77 
gleich  100.  Als  Beispiel  ist  das  Hauptergebnis 
für  einige  aus  der  langen  Reihe  herausgegriffene 
Jahre  nachstehend  mitgeteilt: 

G ruppenindexziffern 

Gesamt- 
J ahresdurchschnitt 

und  Jahre 
Gruppe Gruppe 

II 

Gruppe 

III 

Gruppe 

IV 

Gruppe 

V 

Gruppe 

VI 
durchschnitt 
der  Gruppen I-VI 

Durchschnitt  1867/77 100 
100 100 100 

100 100 

100 1873 106 

109 

106 141 

103 

106 in 

1887 

64 

79 

67 
69 

65 

67 

68 

1900 62 62 

85 

108 

66 

7i 

75 

1910 

65 

96 

54 

89 

73 

81 

78 

1914 
75 

100 

58 

99 81 

87 
85 

1920 

227 

263 

198 

295 

262 

244 

251 

Neuerdings  veröffentlicht  das  englische  Board 
of  Trade  in  London  einen  gewogenen  Groß- 

handelsindex, dessen  Zahlen  zum  Teil  bis  1871 
zurückreichen,   sich   früher   auf  45   Waren   be- 

schränkten, seit  1920  aber  auf  erheblich  mehr 

Waren  ausgedehnt  worden  sind.  Endlich  gibt 

die  englische  Zeitung  „The  Times"  einen  Groß- handelsindex über  40  Waren  regelmäßig  bekannt. 

J)  Die  Basis"der  Gruppenindizes  wird  je  nach  der  Zahl  der  Artikel  jeder  Gruppe  auf  300 , 400  oder  500,  für  alle  44  Artikel  auf  2200  angenommen. 
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In  Deutschland  sind  nach  vorangegangenen 
Untersuchungen  von  Laspeyres  zuerst  von 
Soetbeer  Großhandelsindexziffern  auf  Grund 
der  Veröffentlichungen  der  Hamburgischen 
Handelsstatistik  über  eine  große  Zahl  Einfuhr- 

waren, bis  zum  Jahre  1M7  zurückreichend, 
veröffentlicht  worden.  Diese  Indexziffern  sind 

sp&ter     von     Conrad1)     fol  und     aus- 
gestaltet worden,  haben  aber  leider  vorlaufig 

seit  dem  Jahre  1912  aufgehört.  Ihre  Fortsetzung 
ist  von  Eulenburg  beabsichtigt 

Auf    Grund    der    Großhandelspreisstatistik, 
die    das    Stat istische    Keichsamt    in    Berlin    seit 
1879  regelmäßig  veröffentlicht,  hat  Schmitz 
neue  Indexzahlen  berechnet  und  rückwärts  bis 
zum  Jahre  1861,  durch  Nachweise  aus  anderen 
Quellen,  zum  Teil  ergänzt.  Das  Statistische 
Reiehsamt  in  Berlin  hat  einen  angewogenen 
Großhandelsindex  für  -14  verschiedene  Waren 
im  Jahre  1912*1  bekanntgegeben,  welcher  die 
Ziffern  für  die  Jahre  von  1902  bis  1911  auf 
der  Basis  des  Jahrzehnts  1889/1898  gleich  100 
wiedi 

Diese  Berechnungen  scheinen  nicht  fort- 
:  worden  zu  sein;  dagegen  veröffentlicht 

das  Statistische  Reichsamt  jetzt  einen 
neuen  gewogenen  Großhandelsindex, 
nachdem  es  in  der  Zwischenzeit  vorübergehend 
einen  Eingewogenen,  auf  1$  Waren  ausgedehnten 
bekanntgegeben  hatte.  Der  neue,  gewogene 
Großhandelsindex  enthält  18  verschiedene  Lebens- 

mittel und  20  Rohstoffe,  zusammen  also  38  ver- 
schiedene Waren,  die  bei  der  Indexberechnung 

in  7  Gruppen  untergegliedert  werden.  Von  den 
38  Waren  sind  IG  Inlandswaren  und  22  Aus- 

landswaren. Bei  Berechnung  des  gewogenen 
( iesamt  index  für  alle  38  Waren  werden  die 
Gruppendurchschnittsziffern  „je  mit  einem, 
nach  dem  Werte  des  volkswirtschaftlichen  Ver- 

brauchs der  Jahre  1908/12  orientierten  Gewicht 

in  den  Gesamtdurchschnit t  eingesetzt".  Die  in 
Betracht  gezogenen  Waren  und  Warengruppen 
nebst  den  ihnen  zugeteilten  Gewichtszahlen 
sind  folgende:  I.  Roggen,  Weizen,  Gerste,  Hafer, 
Kartoffeln  (30  Gewichtseinheiten);  II.  Butter, 
Schmalz,  Zucker,  Rindfleisch,  Kalbfleisch, 
Schweinefleisch,  Schellfisch,  Kabeljau  (10  Ge- 

wichtseinheiten); III.  Hopfen,  Kakao,  Kaffee, 

Tee,  Pfeffer  (3  Gewichtseinheiten);  IV.  Ochsen- 
und  Kuhhäute,  Kalbfelle,  Sohlleder,  Boxcalf 

(1  Gewichtseinheit);  V.  Baumwolle,  Baumwoll- 
garn, Cretonnes,  Leinengarn,  Rohjute,  Jutegarn, 

(4  Gewichtseinheiten);  VI.  Blei,  Kupfer,  Zink, 
Zinn,  Aluminium,  Reinnickel,  Petroleum  (3  Ge- 

wichtseinheiten); VII.  Roheisen,  Steinkohlen, 
Braunkohlen  (15  Gewichtseinheiten). 

Das  Hauptergebnis  dieser  neuen  Reichsindex- 
ziffer, die  bis  1879  zurückgeführt  ist  und  bei  der 

Indexberechnung  das  Vorkriegsjahr  1913  als 
Grundlage  gleich  100  nimmt,  enthält  nach- 

stehende Tabelle  für  mehrere  ausgewählte  Jahre 
und  Monate1). 

Deutsche  Großhandelsindex ziffer. 

L 
II. 

III. IV. 

V. VI 
VII. 

c  — 

*£~ 

p. 

a 

s"   £ 

Jahr 
und 

oai 

•U« P  ■  S 

S  fe  ö 

1  a2 

•  'S 
- 

c 

M 
H Sa. 

T3 

C 

c  :- 
0 

.  -  - 
BS 

es: 
Ö  t 

0  c 

■*-  t 

js  £ 

>-> 

DO 

*■-  ̂  

a * 

"5 

1-1 d feg 

s 
B 

£  "9 

0  a 

<  i 

Ol  1 

75,6 

• . 87,8 . 
8g  8 

. . . 

8.3,5 

97.° 

"11 

85,o 

91,1 

IOO IOO IOO 
IOO 

IOO 
IOO 

IOO 

[OO IOO 
IOO 

IOO 

1733 

5439 

54°i 

2687 

[496 

1285 

2502 

1248 

4014 

1709 

2310 

2954 

2186 

•553 

1294 

1912 

1339 

1509 

Jan.  1921 
2258 

1735 

i-77 

1743 

1823 

1439 

1921 

1159 
1773 

1 '  .7 1 

1117 [667 

1  266 

1523 
,  08 

1921 

2325 

,  3099 4539 

4>7'< 

-4»7 2539 

2235 

3585 Hieb    die    Frank- 
furter Zeil  mg  regelmäßig  einen  Großhai 

\%\  eil    Voll    A  III  e- 
.  hat   Falk;  Waren  für  den 

räum  rogenen    <iroL- 
hand.  ver- 
5ffent 

roßhandelsindex, 
der   t94    Waren   iii  enthalt      Auch 

ben  solche 
Zahhn  bekannt 

• 

I     I 

ihrg.  1912,  Heft 

Großhandelsindex,  von  1901  beginnt  od,  96  Waren 
berücksichtigt. 

in  Prankreich  hat  das  System  der  Groß* 
handelsindexziffern  besonders  von  A.  de  Foville 

Bearbeitung  gefunden  und  /.war  Ähnlich  wie  die 
1 11    Soetbecn   für    Bin-   und    Aus- 

fuhrwaren.    Neuerdings  verden  amtliche  Groß- 
bandchrindexziffern    Beiteni   der   „Statiatiqne 

■  ince"  bekanntgegeben  und 
/war  lur  die  Jahre  seit    1901   anl  der  Grund- 

hnitt  Jahi  <  hnts  1901   10 
unter   BerDcluichtigung   von   46    \  1  chiedenen 

mittel  and  26  industrielle 
'11.    Von  L.  M.inh  i-t  diese  Indexziffer  bis Dreien. 

halt    und    Btatittik", 1.  Jahr.-..  Bi  rlin  1921. 
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Auf  die  zahlreichen  anderen  Staaten  und 

Stellen,  die  neuerdings  ähnliche  Großhandels- 
indexziffern veröffentlichen,  kann  hier  nicht 

eingegangen  werden.    Es  sind  aber  nachstehend 

für  einige  Zeitpunkte  der  letzten  2  Jahre  Groß- 
handelsindexziffern verschiedener  Länder  neben- 

einandergestellt6). 

Indexziffern  von  Warenpreisen  im  Großhandel.    Nov.  1920  bis  Okt.  1921 
(Basis:  1913  =  100.) 

Länder 
1920 1921 

November Dezember Mai 
September 

Oktober 

i5°9 

1440 
1308 

2067 

2460 
148 138 

"5 

121 

123 

245 

220 182 

183 

170 

461 

435 

329 

342 

670 

655 

547 

580 

599 

260 

233 

182 180 

238 

185 

184 

182 
374 

341 

254 

202 186 

33i 

299 

218 

182 

*75 

4°3 

377 

294 

287 

221 206 192 

207 

Deutschland,  Statistisches  Reichsamt1) 
Ver.  Staaten  von  Amerika,  Bradstrect's2) 
England,  Economist3)   
Frankreich,  Statistique  G6n6rale3)  .    . 
Italien,  Bacchi3)   
Niederlande,  Central  Büro  vor  Statistiek 
Schweiz,  Neue  Züricher  Zeitung8)  .    . 
Dänemark,  Finanztiden  de2)   
Schweden,  Svensk  Uandelstidende4)  . 
Norwegen,  Oekonomisk  Review3)  .  . 
Japan,  Bank  of  Japan1)      

2)  Monatsdurchschnitt.        2)  Die  für  den  Anfang  des  Monats  gegebene  Zahl  ist  in  dieser  Ueber- 
sicht   als   Durchschnittszahl    des   vorhergehenden   Monats   eingesetzt.  3)   Monatsende. 
4)  Monatsmitte. 

Jünger  als  die  Großhandelsindexziffern 
sind  die  Kleinhandelsindexziffern,  die 
überwiegend  erst  für  die  neueste  Zeit  vor- 

liegen, obsehon  sie  für  gewisse  volkswirt- 
schaftliche Untersuchungen  noch  wichtiger 

sind  als  die  des  Großhandels.  Allerdings  ist 
die  Aufstellung  des  Kleinhandelsindex  mit 
recht  erheblichen  Schwierigkeiten  verknüpft, 
da  die  große  Mannigfaltigkeit  der  Waren  des 
Kleinhandels  auch  sehr  viele  Industrie- 

erzeugnisse der  allerverschiedensten  Art  auf- 
weist, da  ferner  Qualitäten,  örtliche  Unter- 

schiede und  manches  andere,  noch  größere 
Hemmnisse  bieten,  als  bei  den  Großhandels- 
E reisen.  Vielfach  ist  deshalb  der  Klein- 
andelsindex  auf  Nahrungsmittel  beschränkt, 

ohne  weitere  Artikel  zu  berücksichtigen. 
Kleinhandelsindexziffern  werden  heute  in  den 

Hauptländern,  zum  Teil  neben  den  Groß- 
handelsindexziffern, von  den  in  Betracht 

kommenden  staatlichen  oder  privaten  Stellen 
veröffentlicht,  so  in  England  durch  das 
„Board  of  Trade"  und  durch  den  „Economist", 
in  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika 
durch  das  Bureau  of  Labor  Statistics  usw. 

In  den  Vereinigten  Staaten  ist  der  Klein- 
handelsindex ziemlich  weit  in  die  Zeit  vor 

dem  Kriege  zurückgeführt  worden  (bei  den 
Ziffern  des  Bureau  of  Labor  Statistics  bis 

ca.  1890),  während  sonst  die  meisten  Klein- 
handelsindexziffern erst  in  der  Zeit  nach  dem 

Weltkriege  entstanden  sind. 
In  Deutschland  ist  der  erste  Kleinhandels- 

index von  Jastrow  in  der  Zeitschrift  „Der 
Arbeitsmarkt"  und  später  ein  solcher  von Calwer  in  besonderen  monatlichen  Veröffent- 

lichungen zusammengestellt  worden.  Seit  1920 
veröffentlicht  auch  das  Statistische  Reichs- 

amt einen  bis  zum  Jahre  1913/14  zurück  be- 
rechneten Kleinhandelsindex;  außerdem  sind 

solche  Kleinhandelsindexziffern  von  einer  ganzen 
Reihe  anderer  Seiten  in  Deutschland  während 
der  letzten  Jahre  bekanntgegeben  worden. 

Eine  für  viele  Untersuchungen  wertvolle 
Indexreihe  von  Kleinhandelspreisen  hat  Zahn 
für  Bayern  für  die  Jahre  1881  —  1910,  anläßlich 
einer  vom  Internationalen  Statistischen  Institut 

angestellten  Untersuchung  über  die  Ver- 
teuerung der  Lebenshaltung  zusammengestellt. 

Einige  Zahlen  aus  diesem  allgemeinen  Index,  der 
12  Lebensmittel  (Roggenbrot,  Roggenmehl, 
Weizenmehl, Ochsenfleisch, Kalbfleisch,  Schweine- 

fleisch, Kartoffeln,  Milch,  Butter,  Schmalz,  Eier, 
Bier)  umfaßt  und  bei  der  Durchschnittsberech- 
nung  die  einzelnen  Waren  nach  ihren  für  den 
menschlichen  Gebrauch  erforderlichen  Mengen 
in  Betracht  zieht,  also  einen  gewogenen  Index 
darstellt,  sind  nachstehend  wiedergegeben: 

Summe  der 

Preise  in Indexziffer 
Jahr Pfennigen 

(absolute 

für  die  Basis: 
Zahl) 

1881=100 1910=100 

1881 
3823 

100,0 

74- 1 

1885 

3881 

101,5 

75,2 

1890 

4122 

107,8 

79,9 

1895 

4048 

105,9 

78,5 
1900 

4101 

107,3 

79,5 
1905 

4541 

118,8 
88,0 

1910 

5158 

134,9 100,0 

')    Zeitschrift    „Wirtschaft    und    Statistik' 1.  Jahrg.,  Berlin  1921. 
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Alle  diese  Kleinhandelsindexziffern  haben 
mehr  oder  weniger  den  Charakter  eines 
Lebenshaltungsindex,  indem  bei  der 
Auswahl  der  in  die  Statistik  aufgenommenen 
Kleinhandelswaren  die  Le  b  e  nsb  e  d  D  rf  nisse 
rogronde  gelegt  worden  sind,  die  für  die 
Fuhrung  der  Lebenshaltung  einer  normalen 
Arbeiterfamilie  erforderlich  sind.  Allerdings 
beschranken  sie  sich  darin  vielfach  auf  den 
notwendigsten  Lebensbedarf,  also  auf 
Lebensmittel,  Heizung,  Beleuchtung,  Woh- 

nung usw..  während  die  Kleidung  nur  teil- 
w<  Je  von  ihnen  einbezogen  wird  und  ferner 
Ausgaben  fiir  Steuern,  Anschaffungen  von 
Gebrauchsgegenständen,  Mobiliar  und  alles 
mögliche  andere  nieht  berücksichtigt  werden. 
In  einzelnen  Fallen  ist  der  LebenshaltungS- 
index  allerdings  auch  durch  Ausdehnung  auf 
alle  Arten  von  Bedürfnissen  mit  Hilfe  von 
Schätzungen  vervollständigt  worden. 

Man    kann    vier    Arten    dieses    Lebenshal- 
in dex  unterscheiden,  nämlich: 

1.  einen  Lebenshaltungsindex,  der  als  Grund- 
lage    den     physiologischen     Ernährungs- 
rf  des  Menschen  nach  den  Zahlen  der  zur 

Ernährung  notwendigen   Kalorien  und   Eiweiß- 
mengen nimmt,  auf  Grund  dieses  Ernährungs- 

bestimmte,     notwendig     gebrauchte 
Dgen    berechnet    und    diese    in 

-  hema  für  die  Ernährung  einzelner  Personen 
od  r  für  die  Ernährung  einzelner  Familien  iiber- 

I  müßig  nach  den  Preisen  beob- 
achtet.      Indexziffern    dieser    Art    sind    zuerst 

QÜich  von  den  Vorstanden  der  Statistischen 
II  Berlin,  Silbergleit,  und  von 

oeberg,  Kuezynski,  aufgestellt  worden. 
2.  l-i  anderen  Fallen  fuLit  man  auf  der 

Tagesration,    die    durchschnittlich    zur    Er- 
■  ine»  Menschen  auf  Grund  praktisch 
■  r  Erfahrungen  benötigt  wird.     Dies 
.11    bei    dem    Calwerscben    Lebens- 

■:■  r   von   d  sr   Tagosration   eines 
•  ■  und  während  des  Krieges 

■  für  die  Nachkriegszeil  diese  Marineration 
—    al  n    wirkliehen    Verhalte 
nicht  mehr  übereinstimmte         nebenher  noch 

1 .!  iine 

Die  Zahlen  Calwers  Bind den. 

•  i  ilbedarl  einer  nor- 

male n    .'.  bat  so  ngsweise 

ogen    und Teil  auch  unter   Berück- 
Ernährui 

truiert).        In    d 
konstruier'  i  den 

-  1.   und  2  bren         in 

unver- il   zu  Zeit, 
•    einzelnen 

im  inen ■ 
'  ihl     - 

"  .  >ieIIS- 

!  •  redet 

Man  kann  diese  Ausgabesummon  Monat  für 
Monat  oder  Jahr  für  Jahr  schon  ihrer  absoluten 
Hohe  nach  vergleichen  und  aus  dem  zeitlichen 
Vergleich  dieser  absoluten  Summen,  die  zugleich 
die  Höhe  der  konkreten  Tatsache  der  Kosten 
des  Bedarfes  der  Familie  darstellen,  die  Schwan- 

kungen der  Teuerung  ablesen.  Vielfach  be- 
zeichnet man  deshalb  schon  diese  absoluten 

Summenzahlen  als  den  Lebenshaltungsindex. 
Kiehtig  wird  man  von  einem  Lebenshaltungs- 
index  aber  doch  erst  dann  sprechen  können, 
wenn  man  diese  absoluten  Summenzahlen  in 
Indexziffern  (von  einem  gleich  100  gesetzten 
Ausgangspunkt  ausgehend)  verwandelt1). 

Das  vorstehend  gekennzeichnete  Verfahren 
hat  gegenwärtig  fiir  die  Statistik  der  Lebens- 
hah  ungskosten  und  die  Bildung  eines  Lebens- 
halttingsindex  die  größte  Verbreitung  ge- 

wonnen. Die  meisten  in  Deutschland  und  ander- 
wärts berechneten  Lebenshaltungsindexziffern 

fußen  heute  auf  diesem  System.  Namentlich 
gehen  zahlreiche  Statistische  Aemter  deutscher 
Städte,  die  Teuerungszahlen  für  Zwecke  von 
Ta:i!  Verhandlungen  in  städtischen  Körperschaften 
benötigen,  nach  diesem  Verfahren.  Manche 
Statistische  Aemter  erlassen  dabei  die  gesamte 
Lebenshaltung  einschließlich  Wohnung,  Kleidung, 
Steuern,  Fahrtkosten  und  sonstigem  Lebens- 

bedarf. Andere  beschränken  sich  auf  den  not- 
wendigsten  Lebensbedarf. 

Ihrer  ganzen  Art  nach  stellen  alle  diese 
Lebenshaltungsindexziffern,  ebenso  wie  die  unter 
Nr.  1.  l'  und  1  genannten,  durchweg  gewogene 
[ndexziffern  dar. 

Zu  diesen  Indexziffern  gehören  auch  die  vom 
Statistischen  Reichsamt  seit  2  Jahren  ver- 

neinen Te  wer  ii  ngs  zahl  ender  deutschen 
Gemeinden  mit  10000  und  mehr  Einwohnern. 

Die    l  ;  ingen    dieses    dein  sehen     Reichs- 
Lebenshaltungsindex  erfolgen  für  eine  Familie 
von  5  Köpfen  (2  Erwachsene  und  3  Kinder  im 
Alter  von  m,  7  und  l  ys  Jahren).  Unter  Berück- 

sichtigung physiologischer  Erfahrungen  Bind 
i  Familie  folgende  Lebensmittelmengen 

—  dazu  noch  einige  weil  ire  Lebensbedürfnis  e 
als  Norm  für  den  Verbrauch  in  4  Wochen  zuge- 

wiesen: l.  Roggenbrot  170  10  w  2.  Nährmittel 

[Mehl,  Teigwaren,  Haferflocken,  Graupen,  Hülsen- 
früchte,   Reis   u.   dgl.)    L60 10  g,   3.    Kartoffeln 
:    G  hiu  ■  31    6.  Fleisch  1600  g. 

6.  Schellfisch  30  1 1  g    7.  Sp  ick  L600  g,  B.  Fett 
■    Salzheringe    160 1  g,    10    Dörrob  i 

[Backobst,  billig  I00O  g,  11.    Zucker 
.  12.  Eier  I  (.  Vollmilch  28  Liter, 

11.    B  3    '/■  mtnei    Steinkohlen    odei itner  Braunkohlen  oder  I  Zentner  Braun 
koblenbriketts,  oder  8  Zentner  <  ■'  koks,  odei 

M  Wollt«-  man  absolute  Summen,  wie    ■.    i: 
I    i    pn  dei   Leben  bedüi  I 

einet    Pei  i>n    ah    Ind  xziffei  a   bezeichne) 
to  man  mit  gleichem  Recht  etwa  die  Summe 

der  Ausfuhrwert   ler  der   Einfuhrwerte  eines 
Landes  einen  hu  fuhr«  odei  Einfuhrindex 
neu  neu,  w.i-  jedenfalls  dum  Begrifl  „  Index"  nicht 
mehr    entsprechen    würde.     Mi 

'     itle      Werl       de| 

o,    die   neben   den    \er- 
nesfalli  vornaohläuigl   werden 
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6  Zentner  Torf,  oder  5  Zentner  Brennholz,  oder 
•10  cbm  Kochgas),  15.  Leuchtstoffe  (15  cbm 
Leuchtgas  oder  5  Kilowattstunden  Elektrizität, 
oder  7  Liter  Petroleum),  16.  Wohnung  von 
2  Zimmern  und  Küche  (monatlicher  Mietpreis). 
Es  sind  also  nur  Lebensmittel,  Heizung,  Beleuch- 

tung und  Wohnung  in  diese  Statistik  einbezogen, 
während  die  Kosten  für  Bekleidung,  Schuhwerk, 
Fahrgelder,  Steuern,  Haiishaltungsgegenständc, 
Möbel,  Arzt,  Zeitungen  usw.  usw.  nicht  berück- 

sichtigt sind.  Das  Hauptergebnis  dieser 
Statistik,  das  für  71  (früher  47)  deutsche  Ge- 

meinden raschestens  in  einem  sog.  , .Eildienst", 
für  die  übrigen  Gemeinden  etwas  später  — 

amt  für  601  Gemeinden  (meist  solche  mit 
mehr  als  10000  Einwohnern,  zum  Teil  aber  auch 
kleinere  bis  zu  2500  Einwohnern  herab)  — 
regelmäßig  veröffentlicht  wird,  ist  auf  Seite 
402  u.  403  wiedergegeben  und  entsprechenden 
Indexsystemen   des  Auslandes  gegenübergestellt. 

Neben  dem  Teuerungsindex  des  Deutschen 
Reiches  und  der  an  diesem  beteiligten  Gemeinden 
führen  zahlreiche  größere  deutsche  Städte 
noch  besondere  Indexziffersysteme,  die  dem 
lokalen  Bedürfnis  besser  gerecht  werden.  Teil- 
Weise  erfaßt  man  dabei  nur  den  Nahrungsmittel- 

bedarf, wie  in  Berlin,  teilweise  daneben  noch  die 
Kosten  für  Heizung,  Beleuchtung  und  Wohnung, 
teilweise  auch  für  Kleidung,  wie  in  Hamburg, 
Breslau,  Kiel  usw.,  teilweise  den  gesamten 
Lebensbedarf,  wie  in  Schöneberg,  Leipzig,  Nürn- 

berg, annähernd  auch  in  München  usw. 
1.  Endlich  kann  man  die  Preise  der  Waren 

usw.  für  jeden  Monat  oder  jedes  Jahr  in  kon- 
krete Haushaltungsbudgets  von  gut  aus- 

gewählten, tatsächlich  vorhandenen  Arbeiter- 
familien einsetzen.  Obschon  sich  dieses  Ver- 

fahren vor  den  übrigen  dadurch  auszeichnet, 
daß  bei  ihm  Schätzungen  zum  großen  Teil 
vermieden  werden,  hat  es  wegen  seiner  großen 
•Schwierigkeiten  erst  in  ziemlich  geringem  Um- 

fange Ausgestaltung  gefunden.  (Die  Statistik 
der  Haushaltsrechnungen  oder  Haushaltsbudgets 
ist  im  vorliegenden  Aufsatz  nicht  mit  behandelt. 
Ueber  diese,  über  die  sog.  Enge  Ische  Regel  und 
Schwabesche  Regel  —  welche  die  ziemlich 
naheliegende  Tatsache  erörtern,  daß  die  not- 

wendigsten Haushaltsausgaben  für  die  Lebens- 
mittel und  die  Wohnung  einen  um  so  größeren 

Teil  der  Gesamtausgaben  ausmachen,  je  kleiner 
das  Gesamtbudget,  das  Einkommen,  ist  —  und 
über  sonstige  zugehörige  Fragen  wird  an  anderer 
Stelle  des  vorliegenden  Werkes  —  cf.  Art.  „Kon- 

sumtion (nach   Sozialklassen)"  —  berichtet.) 
4.  Kritik  der  Generalindexziffern  als 

Mittel  zur  zahlenmäßigen  Beobachtung 
des  allgemeinen  Preisniveaus  der  Volks- 

wirtschaft. Auf  die  Frage,  wieweit  die 
Methode  der  Generalindexziffern  geeignet 
erscheint,  allgemeine  Entwicklungserschei- 

nungen der  Volkswirtschaft  oder  des  Gesell- 
schaftslebens überhaupt  in  zutreffender  Weise 

rechnerisch  zu  erfassen  und  zu  verfolgen,  ist 
zurzeit  keine  durchaus  befriedigende  Antwort 
zu  geben.  Die  Generalindexziffern  sind  in 
dieser  Hinsicht  lediglich  ein  Notbehelf  und 
zwar  ein  Notbehelf,  der  um  so  mangelhafter 
erscheinen  muß,  je  gründlicher  man  den 
vielfältigen  komplizierten  Zusammenhängen 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschalten     i.  Aufl.    Bd.  V. 

im  Wirtschaftsleben  des  Volkes  im  einzelnen 
nachgeht.  Es  haften  in  der  Tat  diesen  Zahlen, 
namentlich  auch  dem  allgemeinen  Preis- 

index, so  viele  Unzulänglichkeiten  an,  daß 
es  von  mancher  Seite  als  ziemlich  aussichtslos, 
wenn  nicht  unmöglich  angesehen  wird,  durch 
sie  ein  genügend  fehlerfreies,  als  Grundlage 
für  weitergehende  wissenschaftliche  und  prak- 

tische Zwecke  befriedigendes  Bild  der  beob- 
achteten wirtschaftlichen  Bewegungen  zu 

erhaltea.  Zu  den  bisher  bereits  in  den  voran- 

gegangenen Kapiteln  erwähnten  allgemeinen 
Unvollkommenheiten  der  Indexziffern  über- 

haupt treten  beim  Teuerungsindex  haupt- 
sächlich noch  die  im  nachstehenden  (kurz 

aufgezählten)  Schwierigkeiten  und 
Mängel,  die  in  der  Tat  geeignet  sind,  die 
volkswirtschaftliche  und  praktische  Ver- 

wertungsmöglichkeit der  Zahlen  stark  zu  be- 
einträchtigen. (In  den  Indexziffern  sind 

naturgemäß  auch  schon  alle  die  Unvoll- 
kommenheiten mit  enthalten,  mit  denen  die 

Preisstatistik  überhaupt  zu  kämpfen  hat.) 
Die  Qualität  der  Waren  muß  nach  Durch- 

schnitten bemessen  werden,  da  unmöglich  alle 
Qualitäten  und  Sorten  erfaßt  werden  können. 
Je  nach  dem  Zweck  der  Verwendung  der  Statistik 
können  verschiedene  Qualitäten  in  Frage  kommen. 
Um  das  allgemeine  Preisniveau  zu  kennzeichnen, 
wird  meistverbrauchte,  durchgängige  Qualität 
mittleren  Preises  zu  nehmen  sein.  Die  Fest- 

stellung des  mittleren  Preises,  nach  rohem, 
arithmetischem  oder  gewogenem  Mittel,  oder 
nach  häufigstem  Preis,  nach  Medianwert  usw. 
hat  ihre  weiteren  Schwierigkeiten  und  Unvoll- 
kommenheiten. 

Die  Auswahl  der  in  die  Statistik  einzube- 
ziehenden Waren  kann  ohne  Härten  und  Willkür- 
lichkeiten kaum  erfolgen,  da  man  doch  nicht  alle 

in  Betracht  kommenden  Artikel  einbeziehen 
kann.  Je  nach  dem  Ziel  der  Statistik  würde  die 
Auswahl,  genau  genommen,  in  der  Mehrzahl 
der  Fälle,  verschieden  sein  müssen.  Zur  Kenn- 

zeichnung der  allgemein,  für  die  Massen  des 
Volkes  gültigen  Durchschnittsverhältnisse  sind 
Waren  mit  Saisonpreisen  (z.  B.  Kirschen  mit 
den  Liebhaberpreisen  der  ersten  Erntetage, 
Maltakartoffeln  usw.)  nicht  verwendbar,  da  sie 
nur  kleinste  Umsätze  zu  höchsten  Preisen  um- 

fassen; Luxuswaren  wären  auszuscheiden  (wo 
aber  ist  die  Grenze?);  der  notwendigste  Lebens- 

bedarf, das  sog.  „Existenzminimum"  des  Ein- zelnen, das  bis  auf  sehr  wenige  Artikel  herab 
eingeschränkt  werden  könnte,  wird  für  die 
Kennzeichnung  der  durchgängigen  Verhältnisse 
der  Volkswirtschaft  ebenfalls  nicht  in  Frage 
kommen. 

Je  nach  dem  Zweck  der  Statistik  sind  Groß- 
handelspreise festzusetzen,  deren  Erfassung 

immer  noch  am  leichtesten  und  besten  möglich 
ist,  oder  Kleinhandelspreise,  deren  richtige. 
Feststellung  wieder  viel  mehr  Schwierigkeiten 
bietet;  für  bestimmte  Untersuchungen  können 

daneben  auch  sog.  „Großbezugspreise"  und 
„Produzentenpreise"  usw.  in  Frage  kommen. 

Wenn  es  sich  um  nicht  nur  lokale  Unter- 

suchungen handelt,  ist  aus  der  Fülle  der  ört- 
lichen   Unterschiede    der    Preisverhältnisse 

26 
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Lebenshaltungs- 

I  leutsc tes  Reich 

England**) 

Ver. Kran crcich 

Er- 

Staaten 
P; ris 

Ernährung, 
nährung, 

von Jahi 

Beizung, 
Heizung, 

Amerika 

Er- 

Beleuchtung, 

Beleuch- 

Er- 

und nährung Wohnung 

Er- 

1 11 11 <r, 

Er- 

nährung, 

Monat D&hrung 
Wohnung, 

Er- 

nährung Heizung, 

( ie-aml  - 
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nährung 

Beleuch- Index 

dung, 

Verschied. 

tung 
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100 
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230 
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215 

373 
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276 
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Jan.   1921 

1265 

"i  1 

203 
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April  1921 
117] 

»9-1 

232 
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149 
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y.y 

Juli    1921 

i-;t 

963 

221) 

222 

145 

306 

?>5" 

Ukt.  1921 
1532 

1146 
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203 
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•)  Zeitschrin  „Wirtschaft  um!   Statistik",  1.  Jahrgang,  Berlin  1921.  **)  Die  jeweils 
iür  den  libnatsanfang  berechneten  Indexziffern  sind  in  dieser  Uebersicht  auf  den  vorhergehenden 
Monat  (Ende)  bes  ')  Juli.  »)  1.   Quartal  1914  =  100.  3)  Die  Zahlen  gelten 

und  der  Verbrauchsverhältnisse  ein  Ausgleich 
ichen,  der  ebenfalls  mir  in  wenig  befriedigon- 

der  Weise  bewirkt  werden  kann.  Ist  es  doch 

Bchon  Bchwer,  allein  die  Pleischpreise  der  ver- 
schiedenen Städte  in  ganz  einwandfreier  Weise 

miteinander  zu  vergleichen! 
Hie  k'Tr.-kle  zeitliehe  Vergleichbarkej  t   der 

[ordert     dauernde     (i  leichheit     der 

Preiserhebung  und  -notierung.  Auch  dieses 
Erfordernis    läßt    sieh    nicht     immer    erfüllen. 

von   technischen    Mängeln,    die   im 
di  r     Erhebungsorgane    liegen,     ver- 
öden seitweise  (jahreszeitlich,  aber  auch  in 

ren    Perioden)   Artikel   vom    Markte   oder 
im   Verbrauch  zurück,  während  andere, 

viel).  ichl  in  die  Erhebung  einbezo 
Artikel    »ehr   wichtig  werden;    überhaupt    ändert 

baftliche    Wichtigkeit    der 
Inen  Artikel  im  Laut.-  der  Zeil  fortgesetzt; 

auch  n  und  Qualitäten  bleiben  nicht 
•  :  die  Lebenshaltung  de*  \  olkes  unter- 

in    allen    seinen     Schichten    vielfältigen 
M    100   Jahren    Luxus    war, 

kommt  zum  I  eil  beute  den  breiten  Volk  schichten 
fi  Qhi  1  billigere  Artikel  bleiben 

nde  11  ». 

1     aeralindexziffer 
iuul.-ii  di  n    die  mit   allen 

-   tili  II  II  "e  n 

<<\    und    feü'.c,).,      nicht     EU     verflach* 
. 

der       Mittelwerte       des 
\n-wahl    einer 

wibrleisten,    dal; 

:  ■ 

Zahl    • runr  I 
I 

liier  nd 
riiub 

>    *■'. 

Wahl  der  jeweils  maßgebenden  Artikel  zu  treffen. 
Für  viele  Zwecke  genügen  dabei  nicht  nur  die 
Preise  der  Waren,  sondern  es  kommen  auch 

Kosten  für  Leistungen,  für  Mieten,  für  Fahr- 
gelder usw.  in  Krage,  wofür  ausreichende  stati- 
stische Angaben  oft  nur  schwer  zu  beschaffen sind. 

Die    eben    genannten    Mängel    treten    noch 
relativ     am     wenigsten     in     Erscheinung     beim 
Rohstoff  i  mli'x    oder    beim     Großhandels* 
index.  WO  die  Zahl  der  in  Betracht  kommenden 

Waren  nichl  allzu  groß  ist  und  die  wichtigsten 
Rohstoffe  und  soiisiigen  I [aupte itapelarl ikel  des 
Großhandels  ziemlich  vollständig  erlabt  werden 
können.  Viel  stärker  kommen  sie  schon  in  einem 

Kabi  i  kat  enindex .  in  einem  .Nahrungs- 
ini t  t  el  i  n  de.\  und  in  einem  allgemeinen  Klein- 

handel si  ndex     zur     Geltung,     WO    eine    bunte 
Mannigfaltigkeil  der  verschiedensten  Artikel  zu 
berücksichtigen  ist. 

Am  gchwei  n  dii  e  Bedenken  aber 
beim  sog.  allgemeinen  Lebenshaltungsindez, 
durch    den    Versucht    wild,    die    Aeinlei  iiiil'cii    der 
allgemeinen  Kosten  der  Lebenshaltung,  der 
Teuerung    u  w..    zahlenmäßig    zu    beobachten. 
Allen  dm  vier  oben  erwähnten  Arien 
von   Generalindexziffern,   die   man   hierbei   be» 
i.iin  1  11    ,11.11  1hhei1.il   Er. 

iiähriing  niedi/ini  '  Ii  alg  unbedingl   erforderlich 

erachte  teil     W'aillieeiidieiten     [KaloriQn]    lllld    des 
notwendigen     Eiwcißgchalti      •;  llhrten 

nittel,    oder    auf    Grund    der    Union 
I  Grün  .  rtei 

hlichi  1   1!  1 ;•!•!  1..  onri  ie  1 

l'lf     lal      .     lill.il     '.'.  Illlule     J.rllell-Ilallllli'     II      Hu 

jade    I  aimlie   und   im  :/«■    Pi  1   un   \  Pr- 
ion,  je   nach   di  in    Einkommen 

und 

Kr- 

nild 

I    n^mvH   vlfiJMyUflfl 

tlU/.       »  '  1    .11.    «I.MlII 
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___________ _     ___ 
Italien 

Norwegen 

Flc »renz 

Er- nährung, 
Heizung, 

Belgien 
Schweiz 
Bern. 

Er- 

Nieder- lande 

Amster- dam. 
Schwe- 
den 

Er- 

nährung, 
Heizung, 

Beleuch- 

Finnland 

Er- 

Ernäh- Beleuch- 
nährung, 

Er- Er- 

tung, 
Wahrung, 

tung, 

Er- 

Heizung 
nährung, nährung 

Beklei- 

Er- 

Heizung, 

rung Wohnumr, nährung 
Beleuch- 

Er- 

Heizung, 

dung, 
nährung 

Beleuch- 
Beklei- 

tung 
nährung 

Beleuch- 

Wohnung, 

tung, 

dung, Seite 

tung, 

Steuern, 
Wohnung, 

Verschied. |  Sonstig. 

IOO5) IOO5) 
IOO1) IOO6) 

IOO7) 

IOO 

IOO 
IOO 

IOO IOO 

329 

382 

203 

298 

•295 

288») 

898 

819 

571 
■\5<> 

200 

297 

393 

302 3) 

920 

850 
4i3 374 

459 

217 
297 

319 

335^) 

3358) 
982 911 

43« 
393 523 

264 

226 

306 

340 

1172 

1063 

492 
454 493 

199 

283 

334 ' 

1174 

1065 

522 485 1 17 231 

193 

248 

300 

1107 

1008 

-!5i 

428 
tlO 

216 

185 

23- 292 

1278 

1139 

209 

173 

.  218 

1357 

1208 

für  das  mit  dein  betr.  Monat  beginnende  Quart:.!.  •>)  April  1914  =?  100.  5)  J.  Halbjahr 
1914  =  100.  c)  Juni  1914  =  100.  ')  1913  =  100.  8)  1913/14  =j  100. 

Bedürfnisse  befriedigen  zu  können,  der  dritte 
spart  für  Wohnungs-  oder  Kleidungsluxus  ;ui 
allem  anderen  usw.  Alle  Versuche;  diese  Un- 
einheitlichkeit  auf  ein  geineinsnnes  Schema,  zu 
bringen-,  sind  daher  mehr  oder  weniger  willkürlich. 
Noch  am  wenigsten  tritt  man  auf  schwankenden 
Hoden,  wenn  man  die  H au shaltsrechn u ngen 
bestimmter,  möglichst  gut  ausgewählter,  normal 
lebender  Familien  nach  ihren  tatsäehliehen 

Ausgaben  zeitlich  verfolgt.  Doch  ist  dieses  Ver- 
fahren sehr  umständlich,  kostspielig,  langwierig 

und  kommt  für  praktische  Bedürfnisse  meist 
zu  spät.  Ein  gewisses  Maß  Willkür  bei  der 
Auswald  der  Familien  —  man  kann  aus  nahe- 

liegenden Gründen  auch  nicht  viele  auswählen 
—  bleibt  immer  bestehen;  nicht  selten  ändert 
sich  auch  in  kurzer  Zeit  schon  —  in  längerer 
Zeit  sicherlich  —  der  Umfang  (Geburt  von 
Kindern,  Todesfälle  usw).,  das  Einkommen,  die 
Lebenshaltung  der  Familien.  Wer  gewähr- 

leistet ferner  die  Zweckmäßigkeit  und  Unum- 
gänglichkeit der  einzelnen  Ausgabeposten  der 

Familien? 

Wenn  die  übrigen  Methoden  der  Lebens- 
haltungsindexziffern  den  Boden  einer  eigent- 

lichen Statistik  im  engeren  Sinne  verlassen  und 
zur  Konstruktion  fiktiver  Lebenshal- 

tungen durch  Aufstellung  eines  Schemas,  eines 
Haushaltsgerippes,  unter  Berücksichtigung  der 
wichtigsten  normalen  Lebensbedürfnisse,  über- 

gehen, so  ist  dabei  eine  ganze  Reihe 
mehr  oder  weniger  willkürlicher  Annahmen 
und  ziemlich  roher  Schätzungen  nicht  zu 
vermeiden.  Besonders  groß  ist  zunächst  die 
Willkür  der  Einkommenshöhe  bzw.  der 
Gesamtverbrauchskosten,  die  man  der  kon- 

struierten Lebenshaltung  zugrunde  legt.  Um 
einen  Anhaltspunkt  in  dieser  Richtung  zu  ge- 

winnen, hat  man  das  sog.  „Existenzminimum'1 
zu  ermitteln  versucht;  aus  naheliegenden  Grün- 

den ohne  Erfolg,  denn  das  physiologische  Exi- 
stenzminimum liegt  weiter  unter  dem,  was  man 

heute  als  notwendigen  und  zulässigen  Mindest- 

lebensbedarf  ansieht;  wo  aber  die  Grenze  zu 
ziehen  ist,  bleibt  zu  einem  gewissen  Teil  stets 
der  mehr  oder  weniger  willkürlichen  Entschei- 

dung des  Statistikers  überlassen,  der  das  Lebens- 
budget konstruiert.  Andererseits  kann  es  nicht 

Aufgabe  sein,  das  physiologische  Existenz- 
minimum zu  erfassen,  sondern  wenigstens  die 

Lebenshaltung  der  breiten  unteren  Volks- 
masseii  auf  unserer  gegenwärtigen  Kulturstufe. 
Diese  liegt  in  Deutschland  heute  allerdings  eiu 
gutes  Stück  unter  der  Vorkriegslebenshaltung 
von  1913/14,  die  ihrerseits  weit  über  der  Lebens- 

haltung früherer  Jahrzehnte  und  Jahrhunderte 
stand.  Ohne  weiteres  ist  auch  nicht  einzusehen, 
warum  nicht  neben  der  Lebenshaltung  der 
unteren,  auch  für  die  der  mittleren  Volksklassen 
gleiche  Untersuchungen  anzustellen  sind,  denn 
bei  diesen  ist  die  heute  gegen  die  Vorkriegszeit 
eingetretene  Verschlechterung  der  Lebenshaltung 
erheblich  größer  als  bei  den  breiten  Arbeiter- 

schichten der  Bevölkerung,  die  zum  Teil  sogar 
nur  eine  geringe,  teilweise  sogar  keine  Ver- 

schlechterung ihrer  Lebensverhältnisse  erfahren 
haben. 

Setzt  man  sich  über  die  angeführten 
Bedenken  hinweg  und  sucht  eine  möglichst 
normale  Lebenshaltung  einer  Familie  aus  den 
breiten  unteren  Volksschichten  zu  konstru- 

ieren, so  ist  heute  z.  B.  die  weitere  Frage  zu 
entscheiden:  Ist  das  Haushaltungsbudget  der 
Familie  nach  den  allgemeinen  Lebensyerliält- 
nissen  aufzustellen,  die  vor  dem  Kriege  in 
Deutschland  herrschten,  oder  ist  die  der- 

zeitige Nachkriegs-Lebenshaltung  an- 
zunehmen ?  Erwünscht  wäre  es  ohne  Zweifel, 

beides  festzustellen.  Bei  den  großen  Ver- 
änderungen, die  seit  Kriegsbeginn  in  der 

Lebenshaltung  der  deutschen  Bevölkerung 
vor  sich  gegangen  sind,  wird  allerdings  für 
die  meisten  Zwecke  bis  auf  weiteres  eine  auf 
den    Stand    der    Nachkriegs-Lebenshaltung 

26* 
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aufgebaute  Statistik  wohl  das  Richtigere  sein. 
Es   ist    dann   aber   bei   Benutzung   solcher 
Statistiken  nicht  zu  abersehen,  daß  die  im 
Laufe  des  Krieges  eingetretene  Verschlechte- 

rung der  Lebenshaltung  in  den  Indexziffern 
nur  zum  Teil  zum  Ausdruck  kommt,  die  Ver- 

teuerung der   Lebenshaltung  also  geringer 
erscheint,  als  sie  in  Wirklichkeil  gewesen  ist. 
Besondt  rs  im  Vergleich  mit  den  ausländischen 
Lebenshaltungsindexziffern  ist  diese  Tatsache 
nicht  auUer  acht   zu  lassen,  weil  die  aus- 

ländischen Statistiken  den  Status  der  Friedens- 
oshaltung    beibehalten    haben.      Wenn 

trotzdem   die  deutsohen,   auf  der   Lebens- 
haltung der  Nachkriegszeit  basierten  Index- 

ziffern der  Lebenshaltung  Behr  viel  höher 
sind,  als  die  ausländischen,  noch  auf  Friedens- 

verhältnissen   beruhenden,   bo  würde  dieser 
i      .  rschied  noch  viel  suirker  zu  Ungunsten 
Deutschlands    hervortreten,    wenn    mau   in 

tschland  von  der  Friedenslebenshaltung 
..•heu  würde.   Nach  dem  Teuerungsindex 
statistischen  Reichsamts  haben  sieh  die 

Kosten  der  Lebenshaltung  in  Deutschland, 
auf  Grund  der  Statistik  einer  nach  den  Ver- 
bältnissen  von  1919  konstruierten  Normal- 

familie, gegen  die  Vorkriegszeit,  d.  i.  den 
hschmtt  der  Jahre  1913/14,  bis  heute 
rember  19^1)  auf  das  Lb fache  erhöht, 
rde    man    die    Lebensverhältnisse   eines 
lenshaushalts    zugrunde    gelegt    haben 

und    nicht    nur  die   Verteuerung    des   not- 
wend  ädern  auch  n  Lebens- 

.  i  idung,  Fahrtkosten,  Steuern, 
ii-'...  i  in  Rechnung  stellen,  so 

dürfte  dii  ing  ungefähr  bereits  das 
.he  und  mehr  erreichl  haben1).  Allerdings 

n  Falle  die  Fragestellung, 
••ine  Familie  I  ben  müßte,  wenn  Bie 

wollte,  v. ie  in  der  Vorl  i 
.  praktisch  bis  auf  weiteres  nicht  mehr 

Stand    der 
durfte  in  Deut  o  bald 

:•  ich!  \'.'-! ■■!  'i.:-  II ambu i 

den     Schi  ■,     <],  r 
] 

I •  !  ,  dgeher 
. 

kten" 

der 

'  i  ii  „unein- 

•    und  dif    '  imilio 

■  ■  .         •  .in 

■U  I 
Url.  JtUlig 

Zu  den  erwähnten  Mängeln  kommen  die 
Willkürlichkeiten,  die  in  der  Auswahl  der 
Normalfamilie,  deren  Größe  und  Zu- 

sammensetzung, in  der  Auswahl  der  Lebens- 
ini Mcl  und  sonstigen  Bedarfskosten,  in 

der  Feststellung  der  Mengen  usw.,  kurz  in 
der  Kalkulation  des  ganzen,  für  den  Index 
aufgebauten  Gerippes  notwendigerweise  in 
Kauf  genommen  werden  müssen. 

So  groß  nach  allem  Angeführten  die 
Mängel  der  Generalindexziffern  aber  auch 
sein  mögen,  so  darf  man  die  Wirkung 
dieser  Mängel  für  das  ganze  System  di 
Ziffern  nicht  überschätzen.  Es  würde 
ohne  Zweifel  zu  weit  gehen,  die  gesamten 
Generalindexziffern  deshalb  als  wertlos  zu 
verurteilen  und  sie  völlig  fallen  zu  lassen. 
Wenn  es  auch  aus  einer  Unzahl  von  Gründen 
nicht  möglich  ist,  durch  das  Indexverfahren 
die  Teuerungsverhältnisse  ganz  korrekt 
zahlenmäßig  wiederzugeben,  so  ist  doch  der 
Näherungswert;  den  man  mit  Hilfe  der  an- 

geführten Biethoden  für  die  Beurteilung  der 
Teuerung  findet,  für  wissenschaftliche  und 
praktische  Bedürfnisse  ohne  Zweifel  durch- 

;  aus  nicht  werllos.  Man  ist  leicht  geneigt,  bei 
Betrachtung  der  Schwierigkeiten  und  Un- 

zulänglichkeiten, die  im  einzelnen  den  ange- 
wandten Methoden  anhaften,  die  entstehen- 

den Fehler  im  statistischen  Ergebnis  als  viel 
größer  anzusehen,  als  sie  in  Wirklichkeit  aus- 

fallen.    Es  zeigt  sich  eben  auch  hier,  daß  in 
I  der  Statistik  bei  großen  Durchschnitts- 
berechnungen  für  komplizierte  Erscheinungen 
ein  starker  Ausgleich  herbeigeführt  wird  und 
daß  sich  dieser  Ausgleich  vor  allem  auch  auf 
die  unvermeidlichen  Fehlerquellen  des  Ver- 

fahrens mit  erstreckt.  An  den  Haupttat- 
sacben,  die  durch  die  Generalindexziffern 
ohne  Zweifel  richtig,  allerdings  nur  in  einem 
Durchschnitts -Näherungswert,  angegefa  in 
werden,  vermögen  die  scharfsinnigsten  Kriti- 

ken an  den  Mängeln  dt  r  Met  boden  wohl  kaum 
\  iel  zu  ändern.  Wenn  bei  der  Aufstellung  des 
Index  v  imi  mit  genügender  Vorsicht,  Un 

parteilich]  l       i    enhaftigkeit,     (irümi- 
Lichkeil    und    reifer    praktischer   Erfahrung 
\nr  egangen   w  ird,  so   wird   man  für  s  iele 

■  i    wie  der   Praxis  in 
den  Generalindexziffern  brauchbare  and 

nützliche  Hilf  mittel  erhallen.  inv<  gilt  nicht 
nur  vom  Großhandelsindex,  sondern  bei' 

auch  von  dem  Teueruni  index, 
den  i  o  be  Reiofa  la  m  I  in  Berlin 

1020  veröffentlicht  und  der  im  gri 
und  i    durchaui 
zweckenl  prechond    und    dem    bestehenden 

■  ischen  und  baftlicbeo  i .  ii ii<  i  werden  darf, 

überhaupt  möglieh  i  t,  auf  diesem  Wege  der 
..  iten  Herr  zu  werden, 

allerdb      um  Durch- 
ittsverhältnü  e  für  d  b  Deu 
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Reich,  von  der  die  örtlichen  Verbrauchs- j 
und  Lebensgepflogenheiten  in  gewissen 
Grenzen  abweichen.  Ferner  wäre  es  er- ! 
wünscht,  neben  den  Nahrungsmitteln,  der 
Wohnung,  Heizung  und  Beleuchtung  auch 
die  Kleidung,  das  Schuhwerk  usw.  in  den 
Reichs-Teuerungsindex  mit  einzubeziehen. 
Man  kann  außerdem  wohl  daran  denken, 
die  Zusammensetzung  der  gewählten  Nor- 

malfamilie mit  der  nicht  geradezu  normalen 
Auswahl  von  3  Kindern  im  Alter  von 
12,  7  und  iy2  Jahren  (eine  Auswahl,  die 
aus  der  ersten  Nachkriegszeit  stammt  und 
das  1  y2  Jahre  alte  Kind  wohl  des  Milchver- 

brauchs usw.  wegen  in  die  Familie  gebracht 
hat),  bei  Gelegenheit  zu  ändern.  Alle  solche 
und  andere  Einwände  sind  aber  in  keiner 
Weise  ausschlaggebend.  Auch  eine  andere 
Zusammensetzung  der  Kinderzahl  der  Fa- 

milie wird  an  dem  Hauptergebnis  nichts 
Wesentliches  ändern;  vor  allem  werden  die 
zeitlichen  Schwankungen  der  Teuerungs- 
iiii'i  und  ihr  Maß  durch  die  Einwände 

höchstens  modifiziert,  nicht  aber  im  Haupt- 
ergebnisgeändert. Daß  das  Ilaupi  ergebnis 

im  allgemeinen  durch  die  Generalindex- 
ziffern  richtig  erfaßt  werden  kann,  kommt 
schließlich  darin  zum  Ausdruck,  daß  die  in 
Liebrauch  befindlichen,  sehr  zahlreichen 
Indexsysteme  sachlich  schließlich  doch  alle 
im  großen  und  ganzen  übereinstimmende 
Ergebnisse  bringen,  und  zwar  auch  die  mangel- 

haftesten der  in  Gebrauch  befindlichen 
Systeme. 

Ein  Hauptteil  der  Zweifel,  die  an  der  Zu- 
verlässigkeit und  Brauchbarkeit  von  allge- 

meinen Indexziffern  bestehen,  rührt  endlich 
nicht  von  der  Unzulänglichkeit  der  Methoden 
und  Technik  bei  ihrer  Feststellung  her, 
sondern  geht  darauf  zurück,  daß  man  mit 
den  allgemeinen  Indexziffern  bei  ihrer 
wissenschaftlichen  und  praktischen 
Verwertung  viel  mehr  erreichen  möchte, 
als  diese  Zahlen  es  gestatten.  Gerade  die 
Praxis,  aber  auch  manche  wissenschaftliche 
Kreise,  verlangen  von  den  allgemeinen 
Indexziffern  erheblich  mehr,  als  sie  zu  halten 
vermögen. 

Man  hat  beispielsweise  gemeint,  den 
Lebenshaltungsindex  als  Grundlage  zur  Ein- 

richtung des  Systems  einer  sog.  gleitenden 
Lohnskala  verwenden  und  auf  diese  Weise 
Streitigkeiten  aus  dem  Arbeitsverhältnis, 
Streiks  usw.  unmöglich  zu  machen.  Oder 
man  hat  geglaubt,  die  Kaufkraft  des 
Geldes  aus  Generalindexziffern  fortlaufend 
bestimmen  und  nach  den  Schwankungen 
solcher  Ziffern  die  Währungsverhältnisse 
regulieren  zu  können.  Man  hat  die  Ein- 

reihung der  verschiedenen  deutschen  Ge- 
meinden in  die  für  Verwaltungszwecke  (für 

Gehaltssätze  usw.)  benötigten  Teuerungs- 
Ortsklassen    nach    dem    Lebenshaltungs- 

index dieser  Gemeinden  vorzunehmen  ver- 
sucht. Zwecks  einigermaßen  gerechtfertigter 

Festsetzung  der  Getreidepreise  im  Rahmen 
der  Zwangswirtschaft  hat  es  eine  sog.  Index- 

kommission beim  Reichswirtschaftsministe- 
rium in  Berlin,  nach  einer  erstmaligen 

Schätzung  der  Produktionskosten  in  der 
Landwirtschaft  im  Winter  1919/20,  unter- 

nommen, durch  das  Indexverfahren  die 
Aenderungen  der  Produktionskosten  fort- 

laufend festzustellen  und  dementsprechend 
die  Getreidepreise  zu  gestalten  usw. 

Wer  glaubt,  mit  Indexverfahren  volks- 
wirtschaftliche Probleme  der  vorstehenden 

Art  glatt  lösen  zu  können,  überschätzt  diese 
Zahlenmcthoden  und  wird  mit  ihnen  mancher- 

lei Enttäuschungen  erleben.  Wohl  aber 
bieten  sie  für  die  Beurteilung  aller  dieser  und 
anderer  Fragen  der  Wissenschaft  oder  der 
Praxis  recht  brauchbare  und  nützliche 
Unterlagen,  die  bei  richtiger,  maßvoller 
Verwendung  die  Lösung  der  Probleme  zu 
erleichtern  vermögen.  Vor  allem  muß  man 
sich  stets  gegenwärtig  halten,  daß  die  Index- 

systeme, infolge  der  ihnen  anhaftenden 
Mängel,  in  der  Regel  keinen  brauchbaren 
absoluten  Maßstab  für  die  Festsetzung  von 
Löhnen  oder  für  die  Bemessung  der  Kauf- 

kraft des  Geldes  oder  für  die  Durchführung 
von  Ortsklasseneinteilungen  usw.  bilden,  daß 
sie  aber,  bei  Anwendung  eines  gleichbleiben- 

den Erhebungsverfahrens,  als  Gradmesser 
der  zeitlichen  Schwankungen  des  allge- 

meinen Preisniveaus,  d.  h.  eben  als  Index- 
ziffern oder  als  „Meßziffern",  ein  wertvolles 

Hilfsmittel  bieten,  um  zu  einem  Urteil  oder 
einer  Entscheidung  über  manche  strittige 
Fragen  zu  gelangen. 

Bei  jeder  Lohnbewegung  wollen  z.  B. 
Unternehmer  und  Arbeitet,  Schlichtungs- 

ausschüsse und  Gewerbegerichte  zur  Be- 
gründung ihrer  Stellungnahme  wissen,  wie 

groß  die  Aenderungen  des  allgemeinen  Preis- 
niveaus und  der  Lebenshaltungskosten  ge- 

wesen sind,  die  zu  der  Lohnbewegung  Anlaß 

gegeben  haben.  Hierfür  bieten  gute  Index- 
systeme ohne  Zweifel  einen  zweckentsprechen- 

den Behelf  und  können  durch  Klärung  der 
Sachlage  sehr  wohl  zur  Förderung  des  ge- 

werblichen Friedens  beitragen.  Mehr  als  eine 
behelfsmäßige  Unterlage  für  die  —  außerdem 
noch  von  manchen  anderen  (teils  noch  wich- 

tigeren) Rücksichten  abhängige  —  Ent- 
scheidung, mehr  als  ein  Kriterium  unter 

maßgeblichen  anderen  vermögen  sie  aber 
auch  in  dem  Beispiel  der  Lohnfestsetzungen, 
nicht  zu  bieten.  Lohn,  Preis,  Teuerung, 
Existenzminimum  usw.  sind  volkswirt- 

schaftlich so  schwierige,  komplizierte  Be- 
griffe, daß  ihre  Einzwängung  in  das  Pro- 

krustesbett statistischer  Zusammenstellungen 

der  vielgestaltigen  Wirklichkeit  nur  teilweise 
entspricht.    Der  Lohn  ist  besonders  deshalb 
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so  schwor  in  befriedigender  Weift?  durch  die 
Statistik  zu  erfassen,  weil  er  ilas  Verhältnis 
VÖn  zwei  Arien  von  Leistungen  tlar.- 1 rll t 
das  Verhältnis  (kr  Arbeitsleistungen  des  Ar- 

beitnehmers und  der  Vergütungsleistungen 
des  Arbeitgebers  — ,  weil  der  Lohn  zunächst 
nur  ab  Nominallohn  erfaßl  wird,  uichl  aber 
als  Reallohn,  weil  Preissteigerungen  zum 
Teil  nur  die  folge  von  Lohnerhöhungen  sind, 
weil  jeder  Produzent  auch  wieder  Konsument 
im  betriebe  der  Volkswirtschaft  ist,  weij  die 
Löhne  je  naeh  Aller,  Beruf,  Leistung,  Arbeits- 

zeit, Qualität  örtlichen  Verhältnissen  usw. 
überaus  verschieden  sind  u.  a.  m.  Auch  der 

riß  der  Teuerung  i-t  nur  als  Verhältnis 
zwischen   der  allgemeinen   Einkominenshöhe 
und  dem  allgemeinen  Preisstand,  b/.w. 
Ewischen  Lohn  und  Preis,  aufzufassen  und 
stellt  daher  den  statistischen  Erhebungen 
ähnliche  Schwierigkeiten  entgegen, 

Es  liegt  auf  der  Hand,  daß  es  in  so  kom- 
plizierten kragen  nicht  möglich  ist,  mit 

Zahlen  ein  bestimmtes  l'rteil  darüber  zu 
bekommen,  ob  der  Lohn  genügend  hoch  sei, 

t  in  .-einer  Höhe  das  volkswirtschaftlich 
zu  rechtfertigende  Mall  übersteige,  ob  einer 
Verteuerung  der  Lebenshaltung  durch  die 
entsprechende  gleiche  Erhöhung  der  Löhne 
zu  k  usw.     Die  irrige  Anschauung, 
daß  man  in  der  Volkswirtschaft  allen  Ver- 

änderungen de-  allgemeinen  Preisniveaus 
durch  entsprechende  Erhöhungen  oder  Herab- 

setzungen dir  Löhne  und   Gehälter  folgen 
echterweise  folgen  müsse,  geht 

hauptsächlich  darauf  zurück,  daß  man  sich 
über  iedenen  Frei.-  he.- 1  i m  m ungs- 

Lnde,  welche  die  .Vnderuugen  des  Preis- 
standes der  Volkswirtschaft  hervorrufen, 

nicht  klax  ist  und  vielfach  Übersieht,  daß 
dabei  ein  Reihe  von  Ursachen,  wie 

•  !<-r  Valuta,  Aenderungen  der 
.  der   Rohstoffpreise,  der 
bend  sind.      Wollte  man 

ch  jede  Steigerung  de   allgemeinen 
Erhöhung  der 

ijalier  umlegen,  \\  ie  es  durch 
die  \  l,i  i  enden  Lohn- 

dagen  be- dii  e    Lohn- 
ieder dir   Prei  e  in 

lohe  x  r « ■  1 1  ►■ i  *■  n  Au  »druck, 
nur  eine  „Schra 

I  u  rapid  w 
und  f'/r;  i    Ein 

rtllei 
die   L 

,fnl 
heute, 

oldeten 
■'Deicht 

die  Lohn-  und  Gehaltssteigerungen  mit  der 
Hohe  der  Gehälter  prozentual  immer  geringer 
geworden;  bis  zum  Sommer  I!»"J1  waren  die 
Löhne  der  Arbeiter  in  Deutschland  nominell 
bis  zum  L0— 15 fachen  des  Friedensstandes 
erhöht     worden,     die    Nominalgehälter    der 
mittleren  Beamten  aber  nur  auf  das  4—5- 
lache,  der  höheren  Beamten  nur  auf  das 
3— 4fache.  Bei  allen  diesen  Lohn-  und 
Genaltsfestsetzungen  der  verschiedensten 
Klassen  von  Arbeitern,  Angestellten  und 
Beamten  waltet  naturgemäß  auch  viel  Will 
kür.  Hie  Tarifverträge  der  Arbeiter  und 
Angestellten  sind  ebenfalls  noch  sehr  unvoll- 

kommen, geben  einzelnen,  besonders  kinder- 
reichen Familien  nur  den  notwendigsten 

Lebensunterhalt,  während  andere  Familien 
mit  zahlreichen  mit  verdienenden  erwach- 

senen Angehörigen  unverhältnismäßig  besser 
gestellt  sind,  infolgedessen  mehr  unnötige 
(Luxus-)Ausgaben  machen  und  dadurch  den 
schwerer  bei  roffenen  Bevölkerungsschichten 
die  Lebenshaltung  wieder  verteuern.  (iar 
keine  Rücksicht  wäre  aber  endlich  bei  An- 

wendung solcher  gleitenden  Lohnskalen  aul 
den  Ertrag  der  Volkswirtschaft,  auf 
deren  Produktivität  usw.  gelegt,  obschon 
letzten  Endes  gerade  davon  alle  Fragen  des 
Lohnniveaus  und  des  Preisniveaus  in  einer 
geMinden  Volkswirtschaft  abhängig  sind. 
Sehnlichen  Gedanken  begegnet  man  bei  der 
Statistischen  Beurteilung  der  Kau fkraf  t  des 
Geldes,  worauf  hier  nicht  näher  eingegangen 
sei,  wie  überhaupt  bei  der  Preis-  und  Lohn 
frage  im  vorstehenden  nur  das  Allerwicht  igste 
andeutungsweise  erwähnt  werden  konnte. 

Für   die    Verwendung   der  statistischen 
Indexverfahren  als  Hilfsmittel  für  praktische 
Verhandlungen  der  inieressierten  Parteien 
und  für  wissenschaftliche  Untersuchungen 
Bpricht  trotzdem  gerade  gegen  wärt  ig  wieder 
.-ehr  viele-.     In  der  jetzigen  Zeil,  in  der  die 
Lohne  und  Preise  sich  nicht  mehr  nach  den 
Grundsätzen    der   individualistischen    Kon- 
kurrenzwirlschafl     regeln,     sondern    großen« 

bereits  kollektivistisch  durch  Freis- 
etzungen  grober   Verbände   und    Wut 

i  Konzentrationen,     durch     staatliche 
Preisfestsetzungen  u  gelt  und  auch 
die    Lohne    und    Gehälter    durch    große    ge- 
jchlo  1 1     uiisat  ionen  der  Arbeitnehmei 
in  Verhandlungen  mii  ihn  Arbeitgebern 
Im  timmt  werden,  kann  Midi  die  Stau  tikder 

die  nicht  mehr  entziehen,  eine  zahlen- 
mäßige Orientierung  über  da-  allgemeine 

Prei  niveau  für  solche  Fest  setzun  jen  zu 
liefern.  E  ei  wäcfa  t  aller  dingt  in  olehen 
X.-iii  i .'dm-    und    Preisfest jetzungen 
durch  Behörden  oder  durch  mäohtige  Wut 

beruft-    und     tande 
baftliohe  < irgani tationen  dir  Sta 
übergroße,  in  \  ielen  Luid. im  über ihre  Krafl  hm  die  dun  h 
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das  Riesenmaß  der  gegenwärtigen  Lohn-  und 
Preisrevolutionen  (mit  ihren  besonders  star- 

ken Fehlerquellen  für  die  Statistik)  noch 
erschwert  wird.  Andererseits  wird  die  Sta- 

tistik gerade  dadurch  wieder  um  so  unent- 
behrlicher, und  ihre  Aufgabe  wird  ihr  in- 

sofern etwas  erleichtert,  als  in  Zeiten  enormer 
Preissteigerungen  und  kollektivistischer  Lohn- 
lind  Preisbildung  die  Lebenshaltung  des 
ganzen  Volkes  stark  nivelliert  wird,  Qua- 

litätsunterschiede gemildert  und  bis  auf 
wenige  Ausnahmen  alle  Teile  des  Volkes 
einer  gleichmäßigeren  Lebenshaltung  (im 
Gegensatz  zu  der  vorher  von  Klasse  zu 
Klasse  überaus  verschiedenen  Lebensweise) 
zugeführt  werden.  Daß  die  Wissenschaft 
endlich,  insbesondere  die  Volkswirtschafts- 

lehre, an  allen  preisstatistischen  Nach- 
weisungen und  damit  auch  an  den  Index- 

systemen sehr  großes  Interesse,  namentlich 
auch  für  historische  Forschungen  usw.,  be- 

sitzt, bedarf  keiner  besonderen  Begründung. 
Nach  alledem  können  und  wollen  Wissen- 

schaft und  Praxis  auf  die  Indexsysteme  der 
Statistik  heute  nicht  verzichten  und  man 
kann  daher  gegenüber  diesen  Verfahren  mit 
Rücksicht  auf  ihre  mancherlei  großen  Mängel 
nicht  den  Standpunkt  der  Resignation  ein- 

nehmen, sondern  muß  auf  dem  Wege  des 
Kompromisses  und  der  Konzession  versuchen, 
den  schwebenden  Problemen  durch  Lieferung 
statistischen  Materials  soweit  wie  möglich 
zu  nützen. 

III.  Wohls tandsindexzif fern. 

Die  auf  diesem  Gebiete  bisher  unter- 
nommenen Versuche,  zusammenfassende  sta- 

tistische Nachweise  über  die  Symptome  des 
Volkswohlstandes  eines  Landes  und  dessen 
Entwicklung  durch  Berechnung  von  Total- 

indexziffern zu  gewinnen,  haben  noch  ver- 
hältnismäßig wenig  kritische  Durcharbeitung 

erfahren.  Es  liegt  ihnen  der  Gedanke  zu- 
grunde, die  hauptsächlichsten,  statistisch 

erfaßbaren  Erscheinungen  der  wirtschaft- 
lichen und  sozialen  Entwicklung  eines  Landes 

in  Indexziffern  für  die  einzelnen  Erschei- 
nungen nebeneinander  zu  stellen  und  durch 

Verschmelzung  dieser  Reihen  von  Index- 
ziffern einen  Gesamtindex  zu  gewinnen,  der 

die  allgemeine  Wohlstandslage  des  betreffen- 
den Landes  und  ihre  zeitlichen  Aenderungen 

kennzeichnen  soll.  Man  kann  diese  Gebiete 
als  einen  Teil  der  sog.  Konjunkturstatistik, 
d.  h.  der  Statistik  zur  Beobachtung  des 
Wechsels  der  Wirtschaftslage  betrachten  oder 
als  einen  Teil  des,  nach  dem  Vorgang  von 
Pantaleoni,  als  Semiologie  gekennzeichneten 
Forschungsgebietes.  Die  Erscheinungen,  aus 
denen  man  den  Gesamtwohlstand  eines  Volkes 
beurteilen  will,  sind  bei  den  einzelnen  Ver- 

suchen zur  Aufstellung  allgemeiner  Wohl- 
standsindexziffern    sehr     verschiedenartig. 

Man  nimmt  dazu  statistische  Entwicklungs- 
reihen der  Bevölkerung,  der  Produktion,  des 

inneren  und  äußeren  Handels,  des  Per- 
sonenverkehrs, Güterverkehrs,  Geld  Verkehrs, 

des  Verbrauchs  usw.,  ferner  verschiedener 
sozialer  Erscheinungen,  wie  der  Eheschlie- 

ßungen, Geburten,  Sterbefälle,  der  Selbst- 
morde, der  Verbrechen  usw.,  endlich  statisti- 

sche Angaben  der  Staatsfinanzen,  der 
öffentlichen  Einnahmen,  Uebeischüsse, 
Steuererträge  usw. 

Die  meisten  der  in  dieser  Richtung  ange- 
stellten Versuche  sind  vom  „Internatio- 

nalen Statistischen  Institut"  ausge- 
gangen, in  dessen  Veröffentlichungen  auch 

die  Ergebnisse  der  wichtigsten  Versuche  di»  ser 
Art  enthalten  sind.  Auf  Veranlassung  dieses 
Instituts  hat  Neu  mann-Spallart  1887  einen 
Totalindex  berechnet  aus  Indexzahlen  über 

die  Produktion  der  „Standardindustrien", 
die  Intensität  des  Verkehrs,  den  Kaffee- 

verbrauch, die  Spareinlagen,  die  Emissionen, 
die  Konkurse,  die  Heiratshäufigkeit,  die 
Geburtenhäufigkeit,  die  unehelichen  Ge- 

burten, die  Verbrechen  usw.  Später  haben 
besonders  Julin,  Sorer  (für  Oesterreich), 
Mortara  u.  a.  m.  solche  Versuche,  unter 
anderer,  zum  Teil  weniger  bunter,  Auswahl 
von  Beobachtungsgegenständen  und  deren 
Verschmelzung  zu  einem  Totalindex  unter- nommen. 

Es  soll  hier  nicht  weiter  auf  diese  Total- 
indexziffern  der  Wohlstandsentwicklung  ein- 

gegangen werden,  da  das  ganze  Gebiet  noch 
zu  wenig  durchforscht  ist.  Die  Verschmelzung 
der  sehr  verschiedenartigen  und  ungleich- 

mäßigen Reihen  der  einzelnen  Symptome  der 
Wohlstandsentwicklung  durch  einfache  Ad- 

dition oder  Mittelwertberechnung  (ohne  Rück- 
sicht auf  die  volkswirtschaftliche  Bedeutung 

jedes  der  einzelnen  Symptome),  stellt  ein 
recht  heikles  Experiment  dar;  denn  wenn 
auch  im  allgemeinen  in  allen  Konjunktur- zahlen der  wirtschaftlichen  und  sozialen 

Entwicklung  eines  Landes  ein  enger  Zu- 
sammenhang auf  vielen  Gebieten  vorliegt  und 

zahlreiche  Reihen  zeitlich  einander  parallel 
verlaufen,  so  sind  doch  zahlreiche  andere, 
in  das  System  einbezogene  Erscheinungen 
von  so  heterogener  Art,  daß  dem  Ergebnis 
der  großen  Berechnungen  das  Gesamt- wohlstandsindex der  Charakter  eines  bloßen 
Zufallsresultates  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  nicht  abgesprochen  werden  kann. 

Allerdings  ist  das  Bedürfnis  nach  einem 
Wohlstandsindex  zur  Beurteilung  der  Ent- 

wicklung der  einzelnen  Länder  an  verschie- 
denen Stellen  vorhanden  und  scheint  immer 

wichtiger  zu  werden.  Es  sei  nur  daran  er- 
innert, daß  für  die  Bemessung  der  jährlich 

zu  zahlenden  deutschen  Reparationsleistun- 
gen aus  dem  Versailler  Vertrag  zum  Teil  ein 

Indexverfahren  zugrunde  gelegt  ist,  das  sich 
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jetzt  nach  dem  rohen,  ungeeigneten  Maßstab 
des  Wertes  der  deutschen  Ausfuhr  richtet, 
dessen  Verbesserung  durch  Berechnung  eines 
zutreffenderen  Wonlstandsindexes  aber  drin- 

gend geboten  erscheint. 
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W Uli ciin   Vorgenroth 

Individualismus. 

1.  Begriffsbestimmungen:  lndividual-,  Sozial- 
prinzip; individualistische  und  organische  Sy- 

steme; Methode  der  Klassifikation  der  Systeme. 
2.  Aromatischer  Charakter  «ler  beiden  sozial- 
ethischen  Grundnormen.  .1.  Die  swei  Haupt- 
richtungen  des  [ndividualismus:  Reohtsdoktrii 
und  Machtdoktrin.  I.  Skizze  der  Entwicklung 
des  In.liv  idualismus:  A.  Altertum  und  Mittelalte] . 
B.  Zeil  der  Renaissance;  Beginn  der  individua- 

listischen Opposition  gegen  das  herrschende, 
anti-individualistische  System.  C.  Neue  Zeil  (der 
Liberalismus  als  «li'-  erste,  » i «- r  Kommnni 
als  die  eweite  Erscheinungsform  der  Reohl  • doktrin). 

1.  Begriffsbestimmungen:  lndividual-, 
Sozialprinzip;  individualistische  und 
organische  Systeme;  Methode  der  Klas- sifikation der  Systeme. 

Dai  Bthi  che,  <l.  b   das  über  das  Problem 
des  sozialen   Sein  oll  n    gi  Bbelnde   I  >i  i 
ruh t  nicht  eher,  als  bi    s    ra  einem  letzten, 
nicht   mehr  ableitbaren   Satze    icb  durch- 

i;.it :  /.ii  einer  ( irundnorm,  die  für 
Uen,  allem  Handeln  rar  Riebt- 

ir     dlellell      ! 

I  an     er      Iota     um     l'.rki  iiiiMn 
natürlichen  Geschehens  muht,  dahin  dringt, 

bei 
.i  finalif)  /u  finden. 
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Welches  ist  nun  das  höchste  ethische 

Gebot?  Wie  lautet  der  letzte  Satz  bezüg- 
lich des  sozial  Seinsollenden  oder  des  sozial 

Gerechten  ?  Die  Antwort  klingt  in  ein  Ent- 
weder-oder  aus.  Es  bieten  sich  zwei  ein- 

ander kontradiktorische  Sätze  dar. 
Erstens  das  Sozialprinzip,  d.  i.  der 

Satz,  daß  das  soziale  Ganze  (die  abstrakte 
Einheit  aller  Individuen)  oberster  Zweck  sei, 
die  Individuen  dienende  Organe  im  Leben 
des  Sozialkörpers,  wie  die  Gliedmaßen  im 
Leben  des  physischen  Körpers. 

Zweitens  das  Individualprinzip,  d.  i. 
der  Satz,  daß  das  Individuum  oberster 
Zweck  sei;  daß  alle  höheren  und  niederen 

sozialen  Gebilde  —  Familie,  Stand,  Ge- 
nossenschaft, Staat,  Staatengesamtheit  — 

nur  Mittel  seien  für  die  Zwecke  der  Ein- 
zelnen, die  sie  in  sich  fassen. 

Entweder  auf  dieses  oder  jenes  Prinzip 
baut  sich  jedes  System  vom  sozialen  Sein- 

sollen auf  —  wenigstens  jedes  nicht  aus 
einer  Offenbarung,  sondern  aus  der  Ver- 

nunft gezogene. 
Demgemäß  scheidet  sich  die  Gesamtheit 

der  Systeme  in  zwei  große  Gruppen.  Erstens 
die  Gruppe  der  durch  das  Individual- 

prinzip beherrschten,  der  individualisti-, 
sehen  Systeme  (Individualismus).  Zweitens 
die  Gruppe,  welcher  die  antiindividualistische, 
vom  Sozialprinzip  durchdrungene  Grund- 

anschauung gemeinsam  ist  —  die  man, 
mangels  eines  besseren,  unter  dem  Ge- 

samttitel der  organischen  Systeme  rubri- 
zieren mag;  da,  wie  oben  gesagt,  ihr  wesent- 
liches Merkmal  darin  liegt,  daß  sie  die  In- 

dividuen als  dienende  Organe  des  sozialen 
Ganzen  auffassen. 

Der  Komplex  der  anti-individualistischen 
Systeme  würde  einfacher  und  —  da  in  diesem 
Falle  der  Titel  anklänge  an  „Sozialprinzip"  — 
deutlicher  mit  „Sozialismus"  zu  bezeichnen  sein. 

P.  Leroux,  der  „das  Wort  Sozialismus 
schmiedete  als  Gegenstück  zu  dem  eben  in 
Kurs  kommenden  Individualismus",  wollte 
darunter  die  Doktrin  verstanden  wissen,  gemäß 
welcher  „l'individu  serait  sacrifie  ä  cette 
entite'  qu'on   nomme  la   soci6t6". Auch  heute  noch  halten  manche  hervor- 

ragende Schriftsteller  an  dieser  Begriffsbestim- 
mung fest. 

„Sozialismus,  d.  i.  Anti-Individualis- 

mus, welcher  die  Naturrechtspostulate"  —  ge- ineint ist:  die  Postulate  des  individualistischen 

(s.  unten)  Naturrechts  —  „verwirft.  .  .  .  Frei- 
heit, Gleichheit,  Gerechtigkeit  und  Brüderlich- 

keit sind  Postulate  des  .  .  .  Individualismus, 
nicht  der  Sozialistik.  in  welche  nur  die  Sozial- 

demokratie und  der  Nihilismus  sie  hineintragen" 
(Schäffle,  Z.  f.  St  1883,  S.  498). 

„Socialism  .  .  .  any  theory  of  social  Organisa- 
tion which  sacrifies  the  legimitate  liberties  of 

the  individuals  to  the  will  or  interests  of  the 

Community",  des  sozialen  Ganzen;  „it  is  the 
exaggeration  of  the  rights  and  claims  of  society, 
just   as    Individualism   is   tho   exaggeration   of 

the  rights  and  claims  of  individuals"  (R.  Flint, 
Socialism,  1895).  Im  ethischen  Sinne  genommen 
definiert  sich  „Socialism  as  implying  a  ruoral 
unity  or  order  which  requires  the  Submission 
of  the  individual.  .  .  .  Individualism  as  implying 
the  independence  of  the  individual  and  his 
rebellion  against  supposed  ultimate  Standards 
of  authority"  (S.  Alexander,  Moral  order  and 
progress,  1892). 

Da  aber  die  Aussicht,  diesen  Usus  allgemein 
zu  machen  und  damit  zu  einer  klaren  Termi- 

nologie für  das  Grundschema  der  Klassifikation 
der  Systeme  zu  kommen,  leider  überaus  ge- 

ring ist,  so  wird  wenigstens  dahin  zu  streben 
sein,  mit  der  bisher  üblichen  Gleichsetzung  von 
„Sozialismus"  und  „Kommunismus"  —  die  eine 
terminologische  Verschwendung  bedeutet  —  zu 
brerhen  und  nur  die  eine  Gruppe  der  kollek- 

tivistischen, d.  h.  Privateigentum  und  freie  Kon- 
kurrenz negierenden  Systeme,  nur  die,  welche  aus 

dem  Sozialprinzip  hergeleitet  ist  (z.B.  die  Systeme 
Piatos,  Campanellas,  Fichtes,  Rodbertus'),  als 
„Sozialismus";  die  andere  Gruppe,  welche 
im  Individualprinzip  wurzelt,  die  Verwirklichung 
des  „bonheur  commun"  aller  Individuen  zu  ihrer 
zentralen  Idee  hat,  als  „Kommunismus"  zu 
bezeichnen  (vgl.  II.  Dietzel,  Beiträge  zur  Ge- 

schichte des  Sozialismus  und  Kommunismus, 
in  Frankensteins  Zeitschrift  für  Literatur  und 
Geschichte  der  Staatswissenschaften,  Bd.  I 

S.  8,  11).  - 
Wie  man  sich  auch  zu  der  Titelfrage  stelle 

—  die  Notwendigkeit,  behufs  Klassifikation 
der  Systeme  die  oben  angewandte  „dogmatische" Methode  zu  gebrauchen,  d.  h.  die  Systeme  zu 
gruppieren  nach  den  ethischen  Axiomen,  in 
deren  Bann  sie  liegen,  kann  nicht  bestritten 
werden.  Man  taufe  die  Svsteme,  mit  welchen 
Namen  man  wolle;  aber  die  ethischen  Grund- 

normen müssen  Gevatter  stehen.  Sonst  werden 
diese  Kinder  des  Denkens  immer  in  der  be- 

denklichen Unklarheit  über  ihre  Familien- 
beziehungen, an  welcher  sie  heute  kranken,  her- 

umlaufen, wird  die  Konfusion  fortbestehen,  die 
heute  bei  uns  waltet,  und  welche  daher  rührt, 
daß  man  sich  (was  K.  Diehl  z.  B.  verteidigt) 

der  „realistischen"  Methode  bedient  —  d.  h. 
die  Gruppierung  ausschließlich  vollzieht  nach 

den  „praktischen  Zielen",  den  Reformpro- 
grammen. 

Zunächst  muß  die  Frage  gestellt  werden, 
welchem  von  jenen  beiden  polaren  Prinzipien 
die  Systeme  entstammen?  Aus  der  diametralen 
Verschiedenheit  der  ethischen  Grundnormen  er- 

gibt sich  die  Obereinteilung  der  Systeme  in 
individualistische  und  anti-individualistische. 
Erst  behufs  Untereinteilung  ist,  innerhalb 
dieser  wie  jener  Gruppe,  die  Differenz  der  Pro- 

gramme zu  berücksichtigen  —  als  das  sekun- 
däre, nicht  als  das  primäre  Moment. 

Wenn  mir  jemand  sagt:  seitens  dieses  Re- 
formers wird  folgender  Organisationsplau  ver- 

treten, seitens  jenes  ein  anderer;  aber  mich 
nicht  darüber  aufklärt,  weshalb  hier  diese, 

dort  jene  „praktischen  Ziele"  sich  zusammen- finden, mit  anderen  Worten:  auf  welche 
ethische  Axiome  diese  Forderungen  sich 

stützen,  so  beruhigt  sieb  die  „Unruhe  des  Warum- 
fragens"  (Sigwart)  nicht.  Um  das  Wesen  eines 
Systems  zu  begreifen,  muß  ich  die  allgemeinste, 



410 Individualismus 

die  Grundnorm  kennen,  welche  alle  Einzelheiten 
aus  sich  hervortreibt. 

Wer  die  Systeme  —  in  letzter  Linie 
klassifizieren  will  nach  den  praktischen  Zielen. 
nimmt  zum  „fundamentum  aivisionis"  die  Wir- 

kungen statt  der  Ursachen  und  speist  mich 
daher  mit  einer  völlig  anzulänglichen  Aus- kunft ab. 

Die  Obereinteilung  kann  sieh  nur  gründen 
auf  das  oberste  ideelle  Vgens  auf  den  letzten 
Satz  vom  sozial  Gerechten.  Nur  mittels  dieser 
Methode  kann  die  Darstellung  der  Systeme  er- 

folgen, ihre  Geschichte  geschrieben  werden. 
Gent  man  von  den  Programmen  aus,  so  erhält 
man  nichts  als  einen  verwirrenden,  ermüdenden 
Katalog  viin  Rezepten.  (Vgl.  meine  Polemik 

■i  K.  Diehl  in  den  „Beiliägen",  s.  11—26, 
aus  der  dir  letzten  Sätze  zum  Teil  wörtlich  ent- 

lehnt sind)1).   — 

Der  aus  dein  Gegensatz  von  Individual- 
und  Sozialprinzip  folgende  Widerstreit  der 
Systeme  ist  vielfach  auch  anders  ausgedrückt 
worden;  besonders  häufig  mit  der  Formel 
der  Prioritätskontroverse  zwischen  Indivi- 

duum und  Staat. 

Der  „letzte  geschichtliche  Gegensatz"  ist aner  nicht  der  zwischen  Individuum  und 
Staat.  Vielmehr  der  „zwischen  Indivi- 

duum und  Gesellschaft"  (Rodbertus); 
zwischen  dem  Individuum,  das  sein  kurzes 
Leben  lebt,  und  dem  aus  immer  wechselnden 
Individuen  zusammengesetzten  sozialen  Gan- 

zen, das  in  der  Reihe  der  Generationen 
-•■in  unsterbliches  Dasein  verbringt  —  zwi- 

schen dem  konkreten  Menschen,  dem  realen 
Einzelwesen,  das  seinem  Glücke  nach- 

trachtet, und  dem  uaxpdpd'ptoTcos^  dem  „Men- 
Bchen  al-  Idee-  (Ahrens)  der  Gattung, 
die  in  der  ewigen  Folge  der  Einzelwesen 
ihrer  Vervollkommnung  zustrebt,  deren  un- 

endlicher Strom  in  diesen  flüchtigen  Wellen 
zu  dem  Ziele  drangt,  das  ihn  bestimmt 

[ndividual-  und  das  Staatsprinzip 
einander  gegenüberstellen,  „the  man  versus 

n  prozet  ieren  La  sen,  ist 
nicht  nur  deshalb  der  Fehler,  weil  dabei  der 

.  lim  den  es  .-ich  in  Wahrheit 
handelt,  verhüllt  bleibt.  Sondern  auch  des- 

halb, weil  bei  Adoption  dieser  Formel  der 
uatz  nur  auftauchen  wurde,  um  sofort 

wieder  zu   verschwinden:  in  dem   Proz 
theo     [ndividual-     und     Staatsprinzip 

.  b  di    letzteren  „a  limine 
abznwi 

Prinzip    zu    erhärten,    daß    das 
Wohl  oder  irgendeines  an- 

viduen   bestehenden    Kollek- 

'l    Dil  Lhode   der    I 
iiumen  von    \V. 

tiermann.     |  Maat   i  Bd.   1: 
n    lndi\  i- ■ ..  in  ein   [ndivi- 

dual 

tivum  —  dem  Wohle  des  Individuum  vor- 
gehe, im  Konfliktsfalle  dieses  jenem  weichen 

müsse,  bedarf  es  der  Annahme,  daß  diesem 
Kollektivum  eine  Pflicht  im  Interesse  der 

Gattung  gesetzt  sei  —  gesetzt  durch  eine 
supranaturale,  über  Individuum  wie  Staat 
schwebende  Potenz. 

Ohne  solche  Annahme  läßt  sich  ein  Recht 
des  Staates,  die  Individuen  als  dienende 
Organe  der  —  irgendwie  gefaßten  —  Staats- 

idee zu  behandeln,  nimmermehr  konstruieren. 
Warum  sollen  diejenigen  Individuen,  welche 
die  Staatsidec  verwerfen  bzw.  sie  anders 
interpretieren  als  die  jeweiligen  Machthaber, 
sich  dem  Zwange  fügen?  Warum  sollen 
die  realen  Individuen  ihre  realen  Interessen 

einer  Abstraktion  opfern  —  weshalb  sollen 
die  Lebenden  das  ihnen  erreichbare  Maxi- 

mum von  Glück  darangeben  oder  sich  min- 
destens verkürzen  lassen,  auf  daß  in  Zu- 

kunft die  Staatsidee  sich  in  höherem  Maße 
verwirkliche  als  bisher? 
Nur  unter  der  Voraussetzung,  daß  der 

Staat  eine  „göttliche  Mission"  zu  erfüllen 
habe;  daß  der  „Weltgeist"  in  der  Geschichte 
die  „Erziehung  des  Menschengeschlechts", 
der  Gattung,  vollbringe  —  nur  als  Gat- 
tungs-,  nicht  als  Staatsprinzip,  ist  das  anti- 

individualistische Prinzip  vertretbar.  Man 
nenne  die  über  der  Gattung  waltende  supra- 

naturale Potenz,  begreife  ihr  Wesen  und  ihr 
Wirken,  wie  man  immer  wolle  —  vorausgesetzt 
muß  sie  werden,  sonst  schwebt  das  anti- 
individualistische  Prinzip  in  der  Luft;  es 

bedarf  des  Segens  „von  oben",  der  transzen- dentalen Legitimation. 
Wie  die  Naturwissenschaft,  so  steht  auch 

die  Ethik  vor  der  Alternative:  eine  supra- 
naturale Potenz  waltet  über  der  Menschheit 

sie  waltet  nicht. 
Wird  die  supranaturale  Potenz  geleugnet 

oder  als  unbeweisbar  außer  Rechnung  ge- 
ll, B0  kann  an  die  Spitze  der  Normen 

des  sozialen  Seinsollens,  als  höchstes  Ge- 
bot, nur  das  1  ndi vidualprinzip  gestellt 

werden.  Das  Seinsollende,  das  (lern  prak- 
tischen Verhalten  der  Einzelnen  und  der 

rlollektiva  als  Richtschnur  Gesetzte,  deckt 
sieh  dann   mit  dem.   was  dem   Hegeliren  der 

jeweilig   Lebenden   am    meisten   entspricht. 
Wird    de    dagegen     bejaht;     und     um 

demzufolge  die  Normen  des  sozialen  Scin- 
Bollens  von  die  er  Bupranaturalen  l'otenz  her« 

■  i  werden,  so  wird  da-  Sozialprinzip  — 
wird  die  Entwicklung  <\>-     ozialen  Ganzen 
im     Sinne    g<  r  j    i-r.     auf    jene     l'oienz    hfl 

61    Objektive!    Ideen  das    hoi  liste, 
die    Einzeln«  n    « ie    die     rlollektiva     ich 

|  lilliiu     unterwerfende     Gebot        l>ann 

Sein  tollende  keine  weg  -  mit 
dem  von  den  jeweilig  Lebenden  Begehrten 

d    chroffer  Widerspruch  kann  swi  oben 
den    Zielen    des    »Welt)  und    den 
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Streuungen  des  „Zeitgeistes"  bestehen;  zwi- 
schen den,  wie  Stirner  sagt,  idealen  „Spar- 

ren" und  den  realen  Interessen. 
2.  Axiomatischer  Charakter  der  beiden 

sozialethischen  Grundnormen.  Der  Kampf 
zwischen  Individual-  und  Sozialprinzip  währt, 
seitdem  es  ein  Denken  über  soziales  Sein- 

sollen gibt.  Ueberall  und  immer  hat  die 
ethische  Grundanschauung,  welche  das  In- 

dividuum in  den  Dienst  eines  sozialen 

Ganzen,  in  die  Demut  gegenüber  objektiven 
Ideen  und  sie  vertretenden  Mächten  zwingen 
will  —  immer  und  überall  hat  diese  Grund- 

anschauung gerungen  mit  der  ihr  konträren, 
welche  das  Individuum  befreien  möchte  von 
allem  Zwange;  welcher  die  Gewährleistung 

des  „größten  Glücks  der  größten  Zahl"  das höchste  Gebot  bedeutet. 

Und  dieser  Kampf  wird  auch  in  alle  Zu- 
kunft fort  (hinein.  Denn  die  rationalistische 

Kritik  ist  ohnmächtig  gegenüber  diesen  Prin- 
zipien: als  gleichwertige  Axiome,  welche 

nur  ein  Fürwahrhalten,  keinen  Beweis  zu- 
lassen, stehen  sie  sich  in  ewiger  Feind- 

schaft gegenüber. 
Das  Individualprinzip  leuchtet  zwar  dem 

„gesunden  Menschenverstände"  sofort  ein. 
Hs  ist  alicr  ganz  ebenso  axiomatischer 
Natur  wie  das  Sozialprinzip.  Denn  ebenso- 

wenig ist  beweisbar,  daß  eine  suprauaturale 
Potenz  über  der  Menschheit,  nicht  waltet 

-  woraus  die  Berechtigung  des  Individual- 
prinzips  —  als,  daß  eine  solche  Potenz  über 
ihr  waltet  —  woraus  die  Berechtigung  des 
So/jalprinzips  folgen  würde. 

Diese  beiden  kontradiktorischen  Prin- 
zipien sind  gleichwertige  Axiome.  Es  be- 
steht zwischen  ihnen  eine  logische  Anti- 

nomie. Logisches  Denken  führt  dazu,  ent- 
weder in  jenem  oder  in  diesem  den  letz- 

ten Schluß  sozialer  Weisheit  zu  suchen. 

Aber  die  „reine  Vernunft"  vermag  die  Frage, 
ob  jenes  oder  dieses  das  höhere  sei,  nicht 
zwingend  zu  entscheiden. 

Wir  sind  Anti-Individualisten  oder  Indi- 
vidualisten, wie  wir  Theisten  oder  Atheisten 

sind  —  nicht  deshalb,  weil  wir  das  Dasein 
Gottes  beweisen  könnten  oder  beweisen 
könnten,  daß  er  nicht  ist,  sondern  weil 
wir  entweder  glauben  oder  nicht  glauben 

wollen;  weil  unsere  „praktische  Vernunft" so  oder  so  entscheidet. 

Solange  um  das  Dasein  Gottss  gestritten 
wird,  solange  wird  das  Sozialprinzip,  welches, 
wie  Rodbertus  einmal  von  seiner  auf  diesem 
Prinzip  beruhenden  Gesellschaftsdoktrin  sagt, 

„bis  zu  Gott  hinaufreicht",  mit  dem  In- 
dividualprinzip kämpfen,  welches  auf  Erden 

haftet. 

Die  Methode  der  Deduktion  a  priori  ver- 

sagt. Daß  die  „absolute  Wahrheit"  dieses 
oder  jenes  Prinzips  auch  nicht  durch  die 
Methode  der  Induktion  a  posteriori,  am  Ver- 

laufe der  Geschichte,  sich  ergeben  kann, 
habe  ich  in  meiner  Analyse  des  Versuches 
Rodbertus',  das  Sozialprinzip  durch  diese 
Methode  zu  erhärten,  gezeigt.  Der  Versuch, 
zugunsten  des  Individualprinzips  unternom- 

men, muß  gleicherweise  scheitern.  Die  Ge- 
schichte, wenigstens  die  der  abendländi- 

schen Kulturwelt,  lehrt  uns,  daß  Perioden, 
in  denen  das  Sozialprinzip  die  Geister  be- 

herrscht, mit  Perioden  wechseln,  in  denen 
das  Individualprinzip  regiert;  Perioden  der 

„association"  —  „siecles  organisateurs"  — 
mit  denen  des  „individualisme"  (St.  Simon), 
„organische"  Perioden  mit  Perioden  des 
„Freihandels"  (Rodbertus).  Dem  x\nti-  Indi- vidualisten erscheinen  jene  als  die  Zeiten 
der  Legitimität,  diese  als  revolutionäre  In- 

terim istika,  nach  deren  Ueberwindung  die 
Gesellschaft  immer  wieder  in  das  korrekte 

Geleise  des  Sozialprinzips  einlenkt  —  um- 
gekehrt dem  Individualisten  die  Perioden, 

in  welchen  das  Subjekt  zu  größerer  Freiheit 
als  bisher  sich  emporringt,  als  die  Sonnen- 

tage der  Menschheit,  die  Perioden  dagegen. 
in  welchen  es  unter  dem  Drucke  objektiver 
Ideen  und  Mächte  steht,  als  dunkle  Schatten, 
welche  aber  immer  wieder  dem  Morgenrot 
einer  besseren  Zeit  weichen. 

Je  nachdem  man  der  Geschichte  den 

Spiegel  dieses  oder  jenes  Prinzips  vorhält, 
wirft  sie  dies  oder  jenes  Bild  zurück. 

Die  Frage:  "  tö  Sixawv^  gemäß  welcher 
ethischen  Grundnorm  soll  die  soziale  Ord- 

nung gestaltet  werden,  wird  daher  stets  die 
zwiefache  Antwort  erhalten,  die  ihr  bisher 

geworden. 
3.  Die  zwei  Hauptrichtungen  des 

Individualismus:  Rechtsdoktrin  und 
Machtdoktrin.  Wenden  wir  uns  nunmehr 
ausschließlich  der  auf  dem  Individualprinzip 
fußenden  Grundanschauung  zu.  Nach  außen 
—  unter  dem  Gesichtswinkel  des  Gegensatzes 

zu  den  „organischen"  Systemen  gesehen  — erscheint  der  Individualismus  als  eine 
ideelle  Einheit.  Wird  er  aber  für  sich 

betrachtet,  so  erkennt  man,  daß  in  ihm  ver- 
schiedene, dem  ethischen  Obersatz  wie  den 

praktischen  Zielen  nach  verschiedene,  Rich- 
tungen nebeneinander,  bezüglich  gegenein- ander laufen. 

Zu  unterscheiden  ist  vor  allem  die  Rich- 
tung, welche  man  als  die  Rechtsdoktrin 

bezeichnen  kann,  von  der  Machtdoktrin. 
Erstere,  die  viel  verbreitetere  Richtung,  fußt 

auf  der  Prämisse,  daß  alle  Individuen  Ge- 
schwister von  einem  Fleisch  und  Blut 

seien.  Sie  schließt  daraus,  daß  sie  von 

Natur  unter  sich  gleichberechtigt  seisn  — 
daß  von  Natur  jedes  Individuum  gleichen 

Anspruch  auf  Vollgenuß  des  Da- 
seins habe  und  jedes  Individuum  diesen 

Anspruch  in  jedem  anderen  achten  müsse. 
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Letztere  verneint  die  Prämisse  des  Einen 

Menschentums  und  deren  Folgerungen,  Statt 
von  der  Gleichheit  der  Individuen  als  Gat- 

tungswesen geht  sie  aus  von  der  Ungleich- 
heit der  Individuen  als  Einzelwesen.  Sie 

spricht  dem  Individuum  das  Recht  zu, 

seine  Genußsphäre  bo  weil  auszu- 
spannen, wie  seine  .Macht  ihm  ge- 

stattet -  gleichviel  oh  diese  Machl  das 
Ergebnis  seiner  überlegenen  Individualität 
oder  des  Zusammenschlusses  mit  anderen, 

freiwillig  oder  zwangsweise  ihm  verbundenen 
Individuen  ist, 

Aufs  schroffste  weichen,  trotz  der  Ge- 
meinsamkeit der  Grundanschauung,  daß  die 

sozialen  Gebilde  mir  da  seien  um  der  In- 
dividuen willen.  die>e  beiden,  logisch  gleich 

notwendigen  Hauptrichtungen  des  Indi- 
vidualismus voneinander  ab. 

Behufs  Verwirklichung  <\v^  Rechts-  wie 
des  Machtprinzips  können  verschiedene  Pro- 

gramme vertreten  werden.  Die  Meinung 
darüber,  welche  Boziale  Ordnung  erforder- 

lich sei,  um  jenem  oder  diesem  Prinzip 
möglichst  voll  zn  entsprechen,  bat,  oft 
innerhalb  kurzer  Zeit,  gewechselt;  auch  zu 
gleicher  Zeit  habin  die  Vertreter  des  gleichen 
Prinzips  sich  zu  verschiedenen  Programmen 
bekannt. 

Nicht  minder  ist  denkbar,  daß  die  gleiche 

■  rdnung    von    den    Vertretern    des 
Maehtprinzips    gebilligt 

wird   -  -   weil  jene  ganz  andere   Wirkungen 
von  ihr  erwarten  wie  dii 

So  z.  B.  „Konkurrenzsystem", 
d.  h  die  Form  der  Organisation  des  sozial- 

chaftlichi  he  jetzt  in  den 
Kulturländern  besteht.  Wer  dessen  Wir- 

irteilt  wie  die  Liberalen  des 
-  Mi,  v. ird  ihm  vom  Stand- 

punkt dl  r  Bei  V,  ort  reden; 
t  Auffassung  der 

chule,  in  der 
tattung  fr>  b  Prokla- 

mier Stärkeren"  er- 
blickl  dpunkt  d<  r  .Macht- 

doktrin aus  verleid: 

Ihn,   wenn 
nach 

I 

fi  ind- 

•  ben 

>'od    anti-indi- 
.  i  d  . 
IU    fl! 

r  Kampf  IM 

wertigen  werden  ausgemerzt;  eine  ,. soziale  Aus- 
lese" vollzieht  sifli  und  mit  ihr  eine  Vervoll- 

kommnung der  Gattung. 

4.  Skizze  der  Entwicklung  des  Indivi- 
dualismus. Eine  Geschichte  des  Indivi- 

dualismus würde  eine  doppelte  Aufgabe 
sieh  stellen  müssen.  Einmal  wäre  die  äußere 

Geschichte  zu  geben,  d.  h.  eine  Darstellung 
der  wechselnden  Bedeutung  des  Individualis- 

mus im  Leben  der  Völker;  erörtert  müßte 

werden,  weshalb  er  jetzt  zur  Herrschaft 
gelangte  und  die  soziale  Ordnung  nach  seinem 
Bilde  formte,  dann  aber  wieder  entthront 
ward.  Zweitens  die  innere  Geschichte, 
d.  h.  eine  Darstellung  der  sich  folgenden 

Erscheinungsformen  des  Individualismus, 
der  mannigfachen  Varianten,  in  denen  er 
aufgetreten  ist. 

Hier  kann  nur  die  letztere  Aufgabe  in 
Angriff  genommen  werden,  und  auch  diese 

nur  in  begrenzter  Fassung.  Nur  die  ver- 
schiedenen Erscheinungsformen  des  wirt- 

schaftlichen Individualismus  will  ich  zu 

skizzieren  versuchen.  Indem  so  die  Auf- 
gabe sich  sachlich  einzieht,  schrumpft 

sie  auch  zeit  lieh  zusammen.  Sollte  die 
innere  Geschichte  des  Individualismus  nach 

allen  Seiten  hin  dargelegt  werden,  so  wäre 

ein  breites  Eingehen  auf  die  Ethik  des  Alter- 
tums und  des  Mittelalters  notwendig.  So 

dagegen  entfällt  diese  Notwendigkeit  — 
denn  erst  zu  Ende  üv.<  Zeilalters  der  Renais- 

sance ergreift  die  individualistische  Idee 

mit  Kraft  und  Folgerichtigkeit  das  ökono- 
mische Gebiet,  welches  sie  bis  dahin  nur 

flüchtig  gestreift  hatte. 

A.  Altertum  und  Mittelalter. 

Die    Forderung    des    Primats    des    Indi- viduums reicht,  wie  bereits  oben  gesagt,  so 
weit  zurück  wie  das  Denken  über  soziales 

ollen.      Die  hellenische  Sophistik  hat 

Glauben,    Sittlichkeit    und    Staat    dem    Men- 
ohen    als    dem    Maß    „der  Dinge"    unter- 

worfen.     Die  objektiven   Ideen,  zu   den« 
die  Ahnen  in  frommer  Scheu  emporgeblickt, 
erscheinen    den    aufgeklärten    Zeit]    1 
der  Phidiac  und  Pi  nkle    als  Ge  ohopfe  des 
Subjekts,  seiner  Vernunft   botm 

Auch  die  wirtschaftliche  Ordnung 
bekritteil  der  Individuali  mus.     Aber  d 

dem  Umfange  wie  dem  Grade 
der   1  ich,   weniger  bedeutsam 
der    Kam  die   Überkommene   reu 

.  moralische,  politi  che  Ordnung.    Wah- rem! 'i  und  Wirken  von  Sionan 

und  Tyrannis,  Aristokratie  und  Ol 
und   Ochlokratie    0  • 

und   •  1  erörtert    wird,   dafl   auch 

beute  Doch  jedes   Raisonnemeni   über  Ver- /u    den    1 

ing     nehmen      miiU, kommt  die  Kri  !• 
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formen  über  unsystematische  und  schlaffe 
Anläufe  nicht  hinaus. 

Wo  einmal  ein  sorgfältiger  ausgeführtes 
ökonomisches  Reformprogramm  vorliegt  — 
wie  in  dem  „Staat"  und  besonders  in  den 
„Gesetzen"  Piatos  —  da  ist  es  aus  einer 
Feder  geflossen,  die  im  Dienste  des  Sozial- 

prinzips schreibt.  Für  die  Rekonstruktion 
des  wirtschaftlichen  Individualismus  sind 
wir  fast  ausschließlich  auf  Material  be- 

schränkt, welches  in  den  Schriften  seiner 
Gegner,  in  den  platonischen  Dialogen,  in 
den  aristophanischen  Komödien  sich  findet. 
Doch  genügt  das  Vorhandene,  um  das  Da- 

sein jener  beiden  oben  charakterisierten 
Hauptrichtungen  nachzuweisen. 

Aus  der  Machtdoktrin  wird  von  den 

einen  die  Notwendigkeit  einer  „amorphen" 
Gesellschaft  gefolgert  —  eines  Zustande?, 
in  dem  das  von  allein  Zwange  losgebundene 
Subjekt  seine  Individualität  schrankenlos, 
ohne  Rücksicht  auf  das  Wohl  und  Wehe  der 
übrigen  Individuen,  entfalten  könne. 

Solche  soziale  Ordnung  findet  ihre  Vor- 
kämpfer in  dem  attischen  Junkertum,  dessen 

Typus  wir  im  Kallikles  des  platonischen 

„Gorgias"  und  im  Thrasymacbos  der  „Poli- 
teia"  vor  uns  haben.  Der  Raubtiermoral 
(Dümmler)  dieser  adeligen  Wölfe  ist  es 
zweifellos,  daß  ihnen  —  im  modernen  Jargon 
gesprochen:  den  „Uebcrmenschen"  —  frei- stehen müsse,  die  bürgerlichen  Schafe  nach 
Belieben  zu  scheren  oder  zu  zerfleischen. 

Die  anderen  ziehen  umgekehrt  aus  der 
Machtdoktrin  die  Konsequenz  eines  zu- 

gunsten der  Masse  regierten  und  regulierten 
Gemeinwesens.  Der  Sophist  Kritias  lehrt, 
daß  der  Gesellschaftsvertrag  dem  Interesse 
der  Mehrheit  der  Schwachen,  sich  zu  ver- 

bünden und  gemeinsam  die  Minderheit  der 
Starken  niederzuhalten,  entspringe.  In  den 

„Ecclesiazusen"  des  Aristophanes  wird  — 
in  derber  Verspottung  der  attischen  Sozial- 

demokratie und  ihrer  Utopien1)  —  aus- 
gemalt, wie  die  Plebejer  sich  zusammen- 

rotten, um  die  Optimaten  ihrer  Herrschaft 
und  ihres  Reichtums  zu  entkleiden  und  eine 

völlig  kollektivistische,  die  Güter-  wie  die 
Weibergemeinschaft  enthaltende  Ordnung  zu 
errichten.  Der  Pöbel  reißt  kraft  seiner  auf 
der  Ueberzahl  der  Fäuste  und  der  Wahl- 

stimmen beruhenden  Macht  den  „Gemein- 

*)  Daß  die  „Ecclesiazusen"  deshalb  keine 
Parodie  der  platonischen  „Politeia"  sein  können, 
weil  letztere  Jahrzehnte  später  geschrieben,  be- 

merkt Droysen,  Aristophanes'  Werke  S.  347. 
Zu  dem  gleichen  Ergebnisse  führt  aber  die  Be- 

trachtung des  Inhalts.  Was  Aristophanes  hier 
verspottet,  ist  eine  Ausgeburt  individualis- 

tischer Phantasie,  individualistischer  Genußgier. 

Für  die  „Politeia"  Piatos  gilt  das  Gegenteil. 
Vgl.  H.  Dietzel,  Beiträge  usw.,  II.  (Franken- 

steins Zeitschrift  S.  373-400). 

brei"  an  sich,  verwaltet  ihn  nach  seiner Willkür,  teilt  die  nationale  Dividende,  die 
bisher  der  großen  Quote  nach  an  eine  Minder- 

heit ausfloß,  unter  sich  auf  —  aber  er  ist 
weit  entfernt,  diese  Aktion,  wie  die  modernen 
Kommunisten  es  tun,  aus  der  Idee  des 
einen  Menschentums  za  rechtfertigen:  er 
denkt  nicht  daran,  den  Sklaven  ein  gleiches 
Recht  auf  Daseinsgenuß  einzuräumen,  son- 

dern läßt  diese  Schwächsten  der  Schwachen 
weiter  fronden,  damit  ihm  selbst  ein  zwischen 
Essen,  Küssen  und  Schlafen  harmonisch 
geteiltes  Leben  erblühe.  Wie  den  aristo- 

kratischen Raubtieren  geht  diesen  ochlo- 
kratischen  das  Recht  nur  so  weit,  wie  die 
Macht  reicht. 

Von  der  Rechtsdoktrin  finden  sich  weit 
weniger  Spuren.  Daß  aber  auch  diese  Rich- 

tung, die  allen  ein  ytf»*«  gleiches  Recht 
zuerkennt  und  fordert,  daß  das  «W  gesetzte 
Recht  mit  diesem  Naturrecht,  dem  /"<"»*• 
äypaTiTog,  in  Einklang  gebracht  werde,  ihre 
Apostel  gehabt  hat,  erhellt  z.  B.  aus  der 
Ueberlieferung  des  Wortes  des  Alkidamas, 
daß  Gott  jedem  Individuum  die  Freiheit  ge- 

geben, die  Natur  keinen  zum  Sklaven  ge- 
schaffen habe. 

Während  die  Sophisten  das  Individual- 
prinzip  in  dieser  oder  jener  Variante  ver- 

künden, so  wird  ihnen  aus  dem  Kreise  der 
sokratischen  Schule  das  Sozialprinzip  ent- 

gegengehalten —  vor  allem,  bis  zum  Ex- 
trem vorgetrieben,  seitens  Piatos;  weniger 

schroff,  mit  dem  Versuche  zwischen  den 
kontradiktorischen  Axiomen  zu  vermitteln, 

seitens  Aristoteles',  des  „Kathedersozia- 
listen" (Salvioni). 

Der  Gegensatz  wiederholt  sich  in  späte- 
rer Zeit.  Predigt  der  Epikureismus  das 

absolute  Recht  des  Subjekts,  so  der  Stoizis- 
mus dessen  absolute  Pflicht,  den  objektiven 

Ideen  zu  gehorchen.  Ein  ihrer  ethischen 
Grundnorm  entsprechendes  Reformprogramm 
hat  aber  weder  jene  noch  diese  Schule  ent- 

wickelt. Hier  wie  dort  —  und  gleiches  gilt 
von  den  römischen  Epigonen  —  waltet  eine 
weltflüchtige,  jedem  sozialpraktischen  Be- 

streben feindliche  Stimmung.  — 
Einen  weit  breiteren  Raum  als  in  der 

antiken  Literatur  nehmen  Erörterungen  über 
das  Seinsollen  auf  ökonomischem  Gebiet  in 
den  Schriften  der  Kirchenväter,  in  dem 
Corpus  juris  canonici,  in  den  Traktaten  der 
Scholastiker  ein.  Der  Standpunkt  ist  aber 
immer  anti-individualistisch;  wie  die  plato- 

nische und  die  stoische,  so  legt  die  christ- 
liche Ethik  das  Subjekt  mit  seinen  sün- 
digen, auf  materielles  Behagen  zielenden  In- stinkten in  straffe  Fesseln;  will  das  Fleisch 

knechten,  um  den  Geist  zu  befreien.  Wenn 

das  Sondereigentum  verdammt,  die  Güter- 

gemeinschaft als  „dulcissima  rerum"  ge- 
priesen  wird,   so  geschieht   dies   nicht   aus 
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der  individualistischen  Tendenz,  allen  zum 
Besitze  zu  verhelfen,  sondern  aus  der  anti- 
Individualistischen:  Niemand  boII  etwas  sein 

eigen  nennen,  weil  das  Hangen  am  unge- 
rechten Mammon  das  Seelenheil  gefährdet. 

Erat  im  Zeitalter  der  Kreuzzüge  be- 
ginnt die  Empörung  gegen  das  Ideal  der 

„civitas  dei",  gegen  das  Unterfangen,  die 
Sehnsucht  Dach  ̂ -n  Gütern  dieser  Erde  aus 
dem  Herzen  der  Menschen  m  reißen. 

B.     Zeit    der    Renaissance;     Beginn    der 
individualistischen  Opposition  gegen  das 

herrschende  anti-individualistische 

System. 
Nachdem   durch   den    Humanismus   die 

antike   Ethik   an   die    Seile   der   christlichen 
gerückl    und    durch    die    Reformation    die 
Kirche   des   Abendlandes   in    zwei    Konfes- 

sionen,  die   beide   des    Besitzes   des  echten 
Binges  sieh  rühmten,  gespalten  worden  war, 
grab   die   seil    den    Tagen    Friedrichs   von 
Hohenstaufen     heranrauschende     rationali- 

stische Flut  sich  ein  weil  breiteres  Bett  als 
bisher.     Viel  mehr  Köpfe  wie  früher  mühen 

-ieh  jetzt  um  das  Problem,  Moral  und  Reli- 
gion auf  die  Vernunft  zu  begründen.     Mit 

altiger  Energie  rüttelt  das  Individuum 
an    drin    geistlichen    -loche,    das    seit   mehr 
denn   einem    Jahrtausend   auf  ihm  gelastet. 

Dafür  aber   verfällt   es  einer  desto  straf- 
feren   Zucht    Beitens    des    weltlichen    Regi- 

mentes.      Nicht    Belten    sind    es    dieselben 
.  B.  Macchiavell  und  ßodin  — , 

-.<■    als    Vorkämpfer    des    moralischen 
und   reli<_ri"-en    Rationalismus  das   Snbjekl 

In  der  Kirche  lösen,  während 
zum  Sklaven  des  Staates  herabdrücken, 

absolutistie  c  h  -merkantili- 
•  in   ist   auf   das  Sozialprinzip 

tut:  in  der        wie  oben  gesagt,  grand- 
h   nicht   haltbaren  .   daß 

der  Ibetzweck    -<-i.    der  Einzelne 
die:  in,  Werkzeug  des  Rahms  und 
der  Herrlichkeit  der  Nation.     In  Berufung 
auf  PlatO   und  Ar,  ie  auf  die 

Bchriebene     Vernunft",  I   irpus    jurü ■ :,  daß  dir  ünti  rtan 
-oh  unb  i  von  ihr  allweisen   Be- 

:   interpretierten   Gesamt- 
ln   allem  und  jedem:  in 

ittlicbkeit, 
der  BUdn  t  Wirtschaft 

■  i-indi\  idua- .11111/ 

Ahn     im 

:    und 

Wulli-iii   und    !! 

!  gäbe  dun  haus  profan  gefaßt.    Die  eigene  Macht 
.  über   Alles"   zu   erhellen   (wie   es   in   dem   Titel 
der  bekannten  Schrift  v.  Hornigks  heißt)  und 
den  Reichtum  an  sich  zu  locken,  ihn  den  Ri- 

valen abwendig  zu  machen  —  Ziele,  auf  welche 
die  christliche  Ethik  gleichgültig  oder  verächtlich 
geblickt  hatte,  treten  jetzt  in  erste  Reihe.  Der 
llvliris,  die  lleraklit  am  Individuum  gescholten, 
verfallen  jetzt  die  Kollekt  ivindividuen.  die 
Staaten. 

Salus  publica  suprema  lex;  quod  prineipi 

placuit,  legis  habet  vigorem;  omnia  sunt 
prineipis  fd.  h.  des  Staates)  --  in  diesen 
Formeln  faßt  sich  kurz  das  System  zu- 

sammen, welches  bis  zur  zweiten  Hälfte 
des  18.  Jahrh.  der  Nimbus  der  Orthodoxie 

umgibt. 
Allerdings  fehlt  es  nicht  an  Ketzern. 

Bald  aus  diesem,  bald  aus  jenem  Lager 

erschallt  der  Ruf  nach  „Freiheit". 
So  vertritt  die  jesuitische  Publizistik 

(Mariana,  Suarezusw.)  das  Hecht  der  Revolu- 
tion für  den  Fall,  daß  der  „Tyrann"  sich 

anmaße,  in  die  Sphäre  des  Gewissens  ein- 
zugreifen, innerhalb  deren  allein  die  kirch- 

liche Gewalt  höher  als  die  staatliche,  zu 
entscheiden  habe.  Während  das  Papsttum 
auf  unmittelbarer  göttlicher  Einsetzung  be- 

ruhe, leite  das  Fürstentum  seine  Krone  aus 
der  Uebertragung  seitens  dv^  Volkes  ab, 
dessen  Willen  sie  auch  zurücknehmen  könne. 

Aehnlich  argumentieren  die  schottischen 

„Monarchomachen"  des  Ib.  und  die  eng- lischen i\v^  17.  Jahrh.  Weit  zahmer  im 
Ton,  aber  doch  in  gleichem  Sinne  sprechen 
Führer  der  protestantischen  Bewegung;  so 
fordert  Luther,  daß  man  „die  geschriebeneu 
Gesetze  unter  der  Vernunft  habe,  aus  der 

sie  geflossen  Bind,  als  dein  rechten  Brunnen", 
betont,  dal.i  „das  Fvangclium.  wie  es  der 
Obrigkeit     Amt     betätige,    auch     natürliche 

Rechte  (des  Untertans)  bestätige"  und „öffentliche  violatio  (seitens  der  Obrigkeit) 
alle  Pflichten  zwischen  Untertan  and  Ob  r- 

herrn  jure  aaturae  aufhebe." lud  wie  das  kirchliche  Interesse  durch 

Hinweis  auf  da-  „pactum  Bociale"        das 
doch    von    den    ein/einen    abge  Ohio    BD      Bl 

zur  Sicherung  ihrer  „natürlichen    Rechte" 
oder    auf    die    „Vernunft",    aus    weh  her 

solche  Rechte    ich  ergeben,  Protesl  erhebt 
i    de-    Diktatur  der   ,  Staatsräson',     o 

auch   da-    luleie ■-(■  der   Stände.      Ihnen   ist 
TOI    allem    darum    zu    tun,    dal    „Omnia 

unt  prineipi  "  zu  verneinen,  die  dai daß      i         d 

publica"  he,   der   Staat 
dürfe     oviel   er    wolle,    wie  er  wolle,  von 

.  i    ..oiie,  abzuwehren.     Abgaben 
erkl.ni  Braun  chweig-Wolfenbüttel  auf  dem 
Reicl  die 
.Natur  ein»  ;e  eil  icbaft,  da  man    iob 
mir  in  der  Hoffhufl  |  ItOtt, 
in     bürgerliche     Verbindungen     einzu! 
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habe".     Individualistisch  ist  aber  hier  wie 
dort  nur  die  Schale. 

Im  Kerne  ist  die  Doktrin  der  theo- 
logischen Widersacher  der  herrschenden 

Ordnung  anti-individualistisch;  wenn  sie 
den  Untertan  lossprechen  vom  Zwange  des 
Staats,  so  nur  um  ihn  desto  fester  an  die 

„civitas  dei"  zu  ketten;  wenn  sie  von  Auto- nomie der  Individuen  reden,  so  meinen  sie 
in  Wahrheit  die  Suprematie  der  Kirche. 
Und  auch  für  jene  profanen  Anwälte  der 

„Libertät"  reicht  diese  nur  so  weit,  als  die 
wahren  oder  angeblichen  Rechte  des  Standes 
reichen,  um  deren  Verteidigung  es  ihnen  zu 
tun  ist. 

Jedoch  —  auch  der  wahre  Individualis- 
mus findet  Vertreter.  Grotius  und  Locke, 

Spinoza  und  Hobbes  sind  seine  Haupt- 
träger. 

Gemeinsam  ist  ihnen  das  Axiom,  daß 
der  Zweck  jeder  sozialen  Ordnung  die  Be- 

friedigung der  Individuen  sei;  daß  der  Staat 
wie  alle  anderen  Kollektiva  beruhen  auf  dem 
Konsens  der  Individuen,  ihre  Legitimation 

durch  ein  „pactum  sociale"  empfangen. Aber  Grotius  und  Locke  bekleiden 
das  Individuum  mit  „ewigen  Rechten,  die 
droben  hangen  unveräußerlich  und  unzer- 

störbar, wie  die  Sterne  selbst"  —  mit  Rechten, 
deren  es  sich  nicht  rechtsgültig  entäußern 
kann;  und  legen  ihm  andererseits  Pflichten 
auf,  denen  es  sich  nicht  entziehen  darf. 
Diese  Rechte  und  Pflichten  —  die  „droits 
et  devoirs  reeiproques",  von  denen  bei  den 
Physiokraten  dann  soviel  die  Rede  ist  - 
sind  für  sie  ?'««  gegeben.  Die  Verwirk- 

lichung der  sie  gewährleistenden  „natür- 
lichen" Ordnung  bildet  die  dem  historischen 

Staate  vorgeschriebene  Mission,  sein  ideales 
Ziel. 

Der  historische  Staat  ist  verderbt,  weil 
der  Mensch  entartet  ist.  Von  Natur  war 
der  Mensch  gut,  vom  Gemeinschaftstriebe 
durchdrungen;  dieser  Trieb  war  es,  welcher 
die  isoliert  lebenden  Individuen  zum  Ab- 

schluß des  „pactum  sociale"  der  Urzeit führte.  Allmählich  aber  wucherte  der  dem 

Menschen  gleichfalls  von  Natur  eigene  In- 
dividualtrieb  —  Trieb  zur  Selbstentfaltung 
-  mehr  und  mehr  empor,  erstickte  das 

Einzelbewußtsein   das    Gattungsbewußtsein. 
Mit  Kummer  sehen  Grotius  und  Locke 

auf  die  böse  Zeit,  in  der  sie  leben  —  die 
Zeit,  da  Staaten  gegen  Staaten,  Fürsten  gegen 
Völker,  einzelne  gegen  einzelne  kämpfen. 
Hier  gelte  es,  Wandel  zu  schaffen  —  allen 
müssen  ihre  natürlichen  Rechte  zuerkannt 
werden,  dafür  aber  haben  auch  alle  zu  ihren 
natürlichen  Pflichten  sich   zu  bekennen. 

Spinoza  und  Hobbes  dagegen  wissen 
nichts  von  einer  fßdel,  gegebenen  Gemein- 

schaft zwischen  den  „creatures  of  the  same 

rank  and  species"  (Locke);  für  sie  gibt  es keine  ungeschriebenen,  sondern  nur  vö/ua 
begründete,  wandelbare  Gesetze.  Sie  kennen 
kein  objektives  Sollen,  sondern  nur  ein  sub- 

jektives Wollen  der  Individuen  —  ein  Wollen, 
durchaus  beherrscht  durch  den  gegen  das 
Schicksal  der  anderen  völlig  gleichgültigen 
Egoismus:  homo  homini  lupus  (Hobbes). 

Während  Grotius  und  Locke  der  Mensch- 
heit, welche  die  Krone  der  Schöpfung  bildet, 

die  Befugnis  zusprechen,  die  niederen  Lebe- 
wesen sich  zu  unterwerfen,  aber  innerhalb 

ihrer  das  Reich  der  Gerechtigkeit  begründen 
wollen,  vertreten  Hobbes  und  Spinoza  das 
Prinzip  des  „Rechts  des  Stärkeren"  auch für  die  Menschheit. 

Der  Staat  muß  so  sein,  wie  es  dem  Wollen 
der  überlegenen,  durch  ihre  Ziffer  oder  ihre 
Taktik  überlegenen  Gruppe  entspricht.  Der 
Staat  hat  kein  ideales  Ziel;  ist  nicht  dazu 
berufen,  natürliche  Rechte  oder  Pflichten 
sicherzustellen.  Jede  teleologische  Betrach- 

tung liegt  Hobbes  und  Spinoza  fern:  sie 
schildern  einfach  das  soziale  Getriebe  unter 
der  Voraussetzung,  daß  die  stärkere  Gruppe 
Herrschaft  ausübe.  Die  Individuen  —  so 
skizziert  Ahrens  (Naturrecht,  Bd.  I,  S.  100) 
die  Auffassung  Spinozas  —  „haben  nur  soviel 
Recht,  als  sie  Macht  haben,  da  zu  sein  und 

zu  handeln". Nicht  aus  dem  Gemeinschaftsbetriebe  ent- 
steht der  Staat.  Sondern  —  so  lehrt  Hobbes 

nach  dem  Vorgang  Gassendis,  dessen  Theorie 
wieder  auf  die  Antike  zurückweist  (s.  o.)  — 
aus  dem  Interesse  der  Mehrheit,  eine  soziale 
Gewalt  zu  errichten,  welche  sie  vor  der 
Knechtung  durch  die  Minderheit,  bzw. 

vor  dem  „bellum  omnium  contra  omnes", schirme. 
Daß  Hobbes  diese  Gewalt  in  die  Hand 

des  absoluten  Fürsten  legt,  Spinoza  sie  dem 
absoluten  Volke  zuweist,  deutet  keineswegs 
auf  einen  Gegensatz  in  der  Grundanschauung 
beider.  Darin  kommt  vielmehr  nur  die  Tat- 

sache zum  Ausdruck,  daß  aus  der  Macht- 
doktrin —  wie  auch  aus  der  Rechtsdoktrin 

—  die  verschiedensten  Programme  sich  her- 
leiten lassen.  Auf  politischem  wie  auf  öko- 

nomischem Gebiete:  wenn  z.  B.  Hobbes 
Sondereigentum  und  Sklaverei  mit  dem 
Belieben  der  stärkeren  Gruppe  rechtfertigt, 
so  ist  natürlich  auch  jede  andere  Institution 
legitim,  falls  nur  die  Individuen  sich  finden, 
in  deren  Macht  es  steht,  sie  zu  erzwingen 
und  zu  erhalten. 

In  der  Folgezeit  tritt  diese  Machtdoktrin 
mehr  und  mehr  in  den  Hintergrund.  Der 

Sieg  des  Individualprinzips  über  das  Sozial- 
prinzip wird  im  Zeichen  der  Rechts- doktrin der  Grotius  und  Locke  erfochten. 

Die  Rechtsdoktrin  gelangt  zu  so  unbedingter 
Hegemonie,  daß,  wenn  man  heute  spricht  vom 
„Naturrecht",  dabei  fast  immer  nur  gedacht  wird 



41G Individualismus 

an  die  durch  die  Idee  des  einen  Menschentums 
charakterisierte  Spielart.  Daß  auch  die  andere 
Spielart  —  die  Machtdoktrin  der  llobbes  und 
Spinoza,  welcher  jene  Idee  fremd  ist  —  ihre 
Schlüsse    aus    einem    „Naturrecht"    zieht ;    da  LS 
auch  die  Anti-Individualisten   von  damals  ihr 
Dogma,  dafi  der  Staat  dem   Individuum  vor- 

gehe, „jure  naturae"  begründen,   wird  zumeist ssen. 

C.  Neue  Zeit. 
Der  Liberalismus  als  die  erste 

Erscheinungsform  der  Kechtsdok- 
irin 

Der  Kernsatz  des  absolutisch-merkanti- 
listisohen  Systems  hatte  gelautet:  alle  Indi- 

viduen, ob  hoch  oder  gering,  haben  die 

gleiche  Pflicht,  sich  der  „ratio  statu*" zu  beugen.  Gegen  17U0  begann  ein  neues, 
d.-,<  liberale  System,  sich  Bahn  zu  brechen, 
in  dessen  .Mittelpunkt  die  Norm  stand,  daß 

die  ..ratio  Status"  allein  die  sein  dürfe,  jedem 
riduum  das  gleiche  Recht,  sich  ge- 

mäfi  seiner  Eigenart  in  der  staatsbürger- 
lichen Gesellschaft  zur  Geltung  zu  bringen, 

währleisten.  Und  wie  hinsichtlich  der 
GrundanBOhanung,  so  war  auch  hinsichtlich 
der  praktischen  Ziele  das  liberale  System 
dem  überkommenen  diametral  entgegen- 

•/.t. 

Hatte  bisher  die  Verfassung  auf  dem 
Fundament  des  Allrechts  und  Alleinrechts 

der    '. .  ruht;   hatte  bisher  die  Obrig- 
keit alle  Fragen  des  nationalen  Lebens 

souverän  den,    so    verlangte    der 
Liberalismus    die    Teilung    der    Gewalt 
Einsehen  Fürst  und  Volk.    Durch  die  zweite 

Revolution  (1088)  fand  dies  poli- 
be  Programm  der  Neuen  zunächst  in 

Verwirklichung.      Allmählich 
I  ganzen  Kulturwelt  durch. 
ung   der   Volkswirt  ichafl 

anlangt,  die  wahrend  des    Benaissancezeit- 
ii  die  Alleinmischung  der  Bureau- 

/••'lehnet    war    so    bezielte    der 
gleichfalls  eine  Umgestaltung 

von  Grund  aus.  Dem  Po  tulal  der  Teilung 
der  1 1  i    Purst  und  Volk  stellte 

:   Einengung  der  Ge- 
walt  ältlichen  Dingen 
an  die 

..ini   chei     Pro- 
chon    während 

•  -I  Hälfte  di     it.  Jahrh.  manche 

i    ■ 

.  i hl. 

Bald   uaeh  dem   T  rtt         di  • 
1     ■  •  r.d- 
Ikommen 

ielt  hatte  wie  keiner  vir  ihm  und  nach 
ihm;  -o  vollkommen,   d  ■   die 

q trieb  und  leitete,  Kl 
mu  leiten 

\'.uiban    und  lilbert 

Widerspruch  ein  wider  die  traditionelle  Viel- 

regicrerei. Konsequenter  als  die  holländischen  Ge- 
sinnungsgenossen (Graswinckcl,  die 

Brüder  Delacourt),  doktrinärer  als  die 
englischen  (North,  Petty,  Barbon)  fassen 
sie  ihr  Programm  so  radikal  wie  möglich: 

„qu'on  laisse  faire  la  naturc",  d.  h.  man 
lasse  das  Individuum  völlig  frei  sich  be- 

wegen; der  Staat  habe  nur  für  Freiheit 
des  Verkehrs  und  Gerechtigkeit  in  der  Be- 

steuerung Sorge  zu  tragen  (les  cheminß 
libres  et  les  impots  justement  rt-partis). 

Sie  sind  keineswegs  Individualisten:  die 
Größe  und  der  Glanz  Frankreichs,  nicht 
das  Glück  der  einzelnen  ist  ihr  Leitmotiv. 
Auch  gilt  ihnen  die  bestehende  politische 
Ordnung  als  unantastbar.  Aber,  wenn  auch 
durchdrungen  vom  Sozialprinzip  und  be- 

geisterte Anwälte  des  Absolutismus,  kommen 
sie  in  der  rücksichtslosen  Gegnerschaft 
Segen  Staatsintervention  mit  dem  späteren 
Liberalismus  überein. 

Jahrzehnte  vergingen,  che  das  von  ihnen 
erfolglos  verfochtene  ökonomische  Programm 
wiederum  Vertreter  fand:  durch  die  um 
1750  Einfluß  gewinnenden  Physiokraten. 

Dieser  Schule  erschien  der  Bruch  mit  der 
überkommenen  Wirtschaftspolitik  als  das 
dringlichste  Bedürfnis,  nahm  ihr  Denken 
nahezu  voll  gefangen.  Erst  in  der  „neuen 

Wissenschaft  dieser  „Economistes",  wie 
sie  ursprünglich  sich  nannten,  verbindet  sich 
das  ethische  Dogma,  daß  die  soziale  Ordnung 

um  der  Befriedigung  des  „dßsir  de  jouir"  der Individuen  willen  bestehe,  mit  dem  Postulat 

des  „laissez  faire,  laisse/.  passer"  —  erst  von ihnen  wird  aus  der  individualistischen 
Grundanschauung  die  Folgerung  möglichst 
weitgehender  Einengung  der  Gewalt  des 
Staaten  in  wirtschaftlichen   Dingen  gezogen. 

Während  in  Frankreich  die  gegen  Mitte 
L8.  Jahrh.  gewaltig  wachsende  opposi- 

tionelle Bewegung  ihr  Interesse  teilte  zwi- 
schen  dem    Problem   der   Neugestaltung   der 

Verfassung,  das  Montesquieu,  und  dem  der 
•Stauung  der  Volkswirtschaft,  das  die 
nav.     nirabeau,    Turgot     aufge- 

worfi  ■  ante     ich    der    Liberalismus 
Englands  in  dir  Hauptsache  auf  die  Arbeit 
an  letzterem  konzentrieren.  Die  Emanzi- 

pation des  Volkes,  wenigstem  seiner  Ober- 
schicht, vmi  ihr  Krone  war  hier  vollzo 

hier  bandelte  i  ■■■ich  nur  noch  um  die  Eman- 
zipation de-  Individuums  vom  Staate. 

[mrni  wird     die     Schar    «lerer 
welche  dem  BQrokral  ismu    >i  >    gli  ii  he  Lo 

•  ii      wollen      wie      dem      Ab  ulllti-mus. 
•i  den  Stimmen  der  Berkeley  und 

Tuoker,    Hume   und   Uortimer   werden 
Zeit   zu  Zeit  ein/eine    dem   Be- 

harr.  Uten   etwa  n    laut. 
In  Jami       Leuart 
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(1766)  findet  die  merkantilistische  Praxis 
noch  einmal  einen  überzeugten,  redseligen 
Herold.  Daß  aber  der  Sieg  dem  neuen 
ökonomischen  Programm  werden  werde, 
ist  schon  entschieden,  als  ihm  Ad.  Smith 

in  seiner  „Wealth  of  Nations"  (1776)  die 
klassische   Fassung   und   Begründung   gibt. 

Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  auszuführen, 
worin  das  System  Quesnays  von  dem  Ad. 
Smiths  sich  unterscheide;  noch  darzulegen, 
weshalb  dieses  und  nicht  jenes  zur  „Bibel" 
des  wirtschaftlichen  Liberalismus  geworden 
ist.  Nur  was  ihnen  gemeinsam  ist,  muß 
kurz  betont  werden. 

Beiden  ist  das  Individuum  Selbstzweck, 
der  Staat  Mittel.  So  falsch  es  wäre,  sie 
«ines  vagen  Kosmopolitismus  zu  bezichtigen 
-  Quesnay  ist  ein  ebenso  guter  Franzose 

wie  Smith  ein  guter  Brite  — ,  so  kann  doch 
daran  kein  Zweifel  sein,  daß  nicht  die 
Machterweiterung  der  Nation,  sondern  die 
Erhöhung  der  Genußmöglichkeit  für  die 
einzelnen  ihnen  das  oberste  Gebot  des  so- 

zialen Seinsollens  bedeutet. 
Beide  sind  Individualisten  und  zwar 

Anhänger  der  Rechtsdoktrin.  In  bewußtem 
Gegensatze  zu  Hobbes,  in  deutlichem,  oft 
fast  wörtlichem  Anschluß  an  Locke  entwirft 

Quesnay  sein  „droit  naturel".  Adam 
Smith  stützt  zwar  sein  Plaidoyer  für  das 
neue  ökonomische  Programm  fast  ausschließ- 

lich auf  Zweckmäßigkeitsgründe;  soweit 
aber  ethische  Deduktionen  bei  ihm  be- 

gegnen, sind  sie  aus  dem  Geiste  des  „trea- 
tisc  of  civil  government"  empfangen. 

Beide  sind  geschworne  Feinde  des  „Rechts 
des  Stärkeren".  Beide  erblicken  ihr  soziales 
Ideal  in  einem  Zustande,  da  die  Individuen 
in  Freiheit  nebeneinander  leben,  im  ar- 

beitsteiligen Tauschverkehr  einander  ge- 
recht vergoltene  Dienste  leisten.  Beide 

gehen  davon  aus,  daß  von  Natur  zwei 
Seelen  wohnen  in  des  Menschen  Brust: 
der  In  di  vi  du  altrieb,  das  Selbstinteresse, 
und  der  Gemein  Schafts  trieb,  das  Inter- 

esse an  den  Mitmenschen.  Und  —  befangen 
im  gleichen  Optimismus  wie  die  Kommu- 

nisten von  heute  —  geben  die  Jünger 
Quesnays  oft  der  Hoffnung  Raum,  daß  im 
„ordre  naturel",  in  dem  liberalen  Zukunfts- 

staate, das  Gattungsbewußtsein,  welches  das 
Gefühl  der  Brüderlichkeit  auslöst,  eineji 
mächtigen  Impuls  empfangen  werde.  — 

Der  Sinn  dieses  Systems  der  „natural 
liberty"  ist  oft  mißverstanden  worden.  Das 
politische  Programm  des  Liberalismus 
hat  man  unter  dem  Gesichtspunkt  ange- 

griffen, als  sei  damit  bezweckt  gewesen, 
den  Willen  der  jeweils  dominierenden,  kraft 
ihrer  größeren  Menge  oder  ihres  größeren 
Geldbeutels  dominierenden  Schicht  an  Stelle 
des  Willens  des  Fürsten  zu  setzen. 

Es  gab  und  gibt  ja  noch  heute  eine 
extrem-liberale  Gruppe,  welche  das  Prinzip der  Parlamentssouveränität  vertritt.  Dieser 
Richtung  gehörten  aber  im  18.  Jahrh.  nur 
wenige  an.  Die  überwiegende  Zahl  der  Neu- 

erer erkannte  nicht  nur,  sondern  übertrieb 
sogar  die  Gefahr  einer  Verfassung,  nach  der 
der  Mehrheitswille  regieren  würde.  Wird 
nicht,  fragten  sie,  in  diesem  Falle  nur  eine 
Verschiebung  der  Form  des  Absolutismus 
Platz  greifen  —  die  Despotie  des  einen  nur 
vertauscht  werden  gegen  die  Despotie  sei 
es  des  Pöbels,  sei  es  der  die  unteren  Millionen 
wirtschaftlich  und  damit  auch  politisch  be- 

herrschenden oberen  Zehntausend? 

„Wer  beschützet  die  Menge  gegen  die  Menge", 
heißt  es,  unter  dem  frischen  Eindruck  der  fran- 

zösischen Revolution,  in  Goethes  Venetianischen 
Epigrammen.  Wird  hier  die  Befürchtung  laut, 
daß  die  Mehrheitsherrschaft  zur  Ochlokratie 
führe,  so  in  den  berühmten  Versen  Schillers, 
(Demetrius  I,  1)  die  Befürchtung,  daß  sie  die 
Plutokratie  heraufbeschwöre. 

Hat  denn  der  Arme  eine  Freiheit,  eine Wahl? 

Er  muß  dem  Mächtigen,  der  ihn  bezahlt, 
Für  Brot  und  Stiefeln  seine  Stimm'  ver- kaufen! 

Quesnay  lehnt  die  englische  Verfassung, 
bei  der  der  Monarch  nur  ein  Ornament  des 
Staatsgebäudes  ist,  deshalb  ab,  weil  dann  den 

eigennützigen,  „ungerechten  Strebungen" der  höheren  Klasse  Tür  und  Tor  geöffnet  sei. 
Auch  A.  Smith  denkt  aus  gleichem  Grunde 
ziemlich  skeptisch  über  Parlamentssouve- 

ränität, kennzeichnet  sie,  wenn  auch  nicht 
mit  so  deutlichen  Worten  wie  der  Führer 
der  Physiokraten,  als  die  Herrschaft  der 
Besitzenden  über  die  Besitzlosen. 

So  hebt  er  beiläufig  hervor,  daß  in  par- 
lamentarisch regierten  Kolonien  —  „wo  der 

Herr  Mitglied  der  Kolonialvertretung  oder 
Wähler  ist"  —  Gesetze  behufs  Sklavenschutz 
wirkungslos  bleiben  müssen.  Zur  Zeit  der 
Republik  würde  in  Rom  die  Regierung  „nicht 
Kraft  genug  gehabt  haben,  solche  Gesetze  zu 
erlassen  noch  den  Herrn  (im  Fall  der  Ueber- 
tretung)  zu  strafen"  —  erst  die  Cäsaren  seien 
eingeschritten.  „The  sovereign  can  never  have 
either  interest  or  inclination  to  pervert  the  Or- 

der of  justice,  or  to  oppress  the  great  body  of 
the  people"  —  soll  es  der  Masse  wohlgehen,  so 
darf  die  Machtsphäre  des  Fürsten  keine  zu 
starke  Schmälerung  erfahren. 

Das  Postulat  der  Gleichberechtigung 
aller  Individuen  kann  nicht  verwirklicht 
werden,  solange  die  Möglichkeit  offen  bleibt, 

daß  „die  Menge  der  Menge  Tyrann"  (Goethe) werde  oder  die  Reichen  den  Fuß  auf  den 
Nacken  der  Armen  setzen. 

„Rien  ne  doit  dominer  que  la  justice; 
il  n'y  a  de  dominant  que  le  droit  de  cha- 
eun",  rief  Mirabeau  im  August  1789.  Mit  dem 
Satze,  das  Gesetz  —  das  Gerechte  —  sei 

„auf  den  Thron  zu  stellen  und  wahre  Frei- Handwöiterbuch  der  Staatswissenschaften,    i.  Aufl.    Bd.  V. 
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heit  zur  Grundlage  der  politischen  Verbin- 
dung zu  machen  ,  bestimmte  Schiller  das 

Wesen  der  neuen  sozialen  Ordnung,  die  dem 
Liberalismus  vorschwebte. 

Aber  wie?  Eine  absolute  Garantie  gegen 
die  Möglichkeit,  daß  die  101  die  100  sich 
unterwerfen,  indem  sie  das  „Gesetz"  zu 
ihren  Gunsten  modeln,  läßt  sich  nicht 
-i  hallen.  Aber  eine  '.rewisse  Garantie  bietet 
eben  die  Teilung  der  (lewalt  zwischen 
Füret  und  Volk.  Ein  Monarch,  der  kraft 
erblichen  Hechts  das  Szepter  fuhrt,  steht 
über  der  ..Zinne  der  Partei"  —  gilt  sein 
Wort  soviel  wie  das  der  .Mehrheit,  so  kann 
er  als  Patron  des  Interesses  der  (iesamtheit 
walten,  kann  tue  Nation  schirmen  vor  der 
■  fahr,  daß  die  .Mehrheit  ihren  Einfluß 
in  ihrem  Soiulerintercsse  ausnutze.  Die 

Teilung  der  Gewalt  bedeutet  die  Kon- 
stituierung eines  „Parallelogramms  der 

Kräfte",  aus  deren  Gegenbewegung  die 
Mittellinie  sich  ergeben  soll,  die  zu  einer 
harmonischen,  allen  berechtigten  Interessen 

cht  werdenden  Entscheidung  der  Fragen 
nationalen  Lebens  führt. 

gewisse  Garantie  liegt  in  der  Tei- 
lung der  Gewalt,  aber  keine  absolute.  Denn 

txoti  des  verfassungsmäßigen  Gleichgewichts 
mag  zeitweise  die  eine  Kraft  die  andere 
überwiegen  und  diese  Konjunktur  miß- 
brauchen. 

Daher   —   so  schließt  der  Liberalismus 
weiter  —   muß  die  Gewalt   des  Staates 
über  die  einzelnen  grundsätzlich  aufs  äußerste 

t  werden.     Der  Staatswillen  darf 
ollen  und  befehlen  dürfen. 

lllem  nicht  in  wirtschaftlichen  Dingen: 

ragen,  die  den  Geldbeutel  be- 
rühr' lie  ( lefahr  einer  partei- 

rrößer  als  irgend  sonst. 
.'.   •  ckmaßigkeitsgrfinden 

alh-in   wird   d  sz-fai  reM  vertreten 
—  e                   BargKchaft  mehr  erbringen 
für  i                         Leiches  des  „I  iesetze  ". 

ine     legal  <\  >.     de 
(Smith);    et    -"II   eine itzmauer  mehr  i  rechte 

.  — 

t  das 

Liberalis- 
immenfaßt  in  der  Parole 

„prOJMTtj  falsch    beurteilt ■  ii.      Man   bat 
der   dntte    Stand   den    Bürokratismus    nur 

db  befebdj  I  i  Porte- 
monnaie /u  fallen.     1 1 Unit  die 

Hai  die 
Ii  r    Konlcui 

upri- 

\n  i,  dem  .,  Ivaj 

Das  Gegenteil  trifft  zu.  Das  Schlagwort 

der  „Heiligkeit"  des  Eigentums  richtete 
seine  Spitze  gegen  die  steuerliche  Willkür 

I  des  Staates,  des  Adels,  des  Patriziats,  unter 
der  nicht  der  dritte  Stand,  sondern  die  untere 
ländliche  und  städtische  Bevölkerung  am 
schwersten  gelitten  hatte:  es  war  erhoben 
im  Interesse  der  „pauvres  gents  tailleables 
et  eorveables  ä  merci"  im  Interesse  der 

i  „großen  Zahl",  nicht  einer  Minderheit.  Und 
es  wurde  damit  motiviert,  daß  „der  indivi- 

duell geschaffene  Mensch  am  Sondereigen- 
tum ein  individuelles  und  somit  unabhängiges 

Werkzeug  für  die  Verwirklichung  seiner 

Zwecke  habe";  daß  „seine  gesellschaftliche 
Anerkennung  zu  einer  Garantie  der  freien 
Sittlichkeit  werde,  zu  einer  Konstitution  der 
individuellen  Freiheit  gegenüber  dem  Abso- 

lutismus einer  selbst  liberal  verfaßten  Staats- 
gewalt" (Eisenhart). 

Das  Programm  der  Konkurrenz  floß 
nicht  aus  der  egoistischen  Absicht  der  Bour- 

geoisie, den  Kampf  ums  Dasein  zum  Nutzen 
der  wirtschaftlich  Stärkeren  zu  entfesseln. 
Freier  Wettbewerb  erschien  vielmehr  den 
Sozialreformern  von  damals  als  das  ein- 

fachste und  sicherste  Mittel,  jedem  Indi- 
viduum zu  seinem  natürlichen  Rechte,  unter 

Wahrung  des  gleichen  Rechts  aller  Mit- 
menschen, zu  verhelfen. 

Unter  dem  Ancien  Regime  hatte  der 
Adlige  einen  Vorsprung  vor  dem  Bauern,  der 
Patrizier  vor  dem  gemeinen  Bürger,  der  Sohn 
des  Meisters  vor  dem  des  Zunft  fremden  — 
es  geboten  und  genossen  die,  welche  „nichts 

getan  hatten,  als  geboren  zu  werden"  (Beau- 
marchais). fJnd  wie  durch  Gunst  oder  Un- 

gunst der  Geburt,  so  ward  weiter  auch  der 
Bans  des  Individuums  in  der  Bozialwirt- 
Bchaitlichen  Hierarchie  wesentlich  mitbe- 

stimmt durch    Intervention   des   Staates,  der 
<  futsherreohaften  und  I torfobrigkeiten, 

kte   und    Gilden   in   das    Erwerbsleben 

wurden  die  einen  vuruart  |  >  '-hohen, 
die  anderen   zurückgehalten. 

Die  wirtschaftliche  Freiheit,  die  der  Li- 
beralismus meinte,  sollte  in  erter  Linie  zu- 

teile kommen  dem  Bauern,  welchem  bisher 
durch  Rechte  des  Sei  meui  die  Möglichkeit 
ergiebigster  Verwertung  seines  Bodens  und 
Beiner  rlände  beschnitten  war;  dem  Band- 

llen,  dem  die  glücklichen  Besitze! 
d.-r  Mei  terstellen  die  Hahn  zu  wirtschaft- 

licher Selbständigkeit  erschwerten  "der  such 
gänzlich   \  a\  dem   Löhner,  di  sen 
Einkommen  sugun  ten  des  Brotherrn  duroh 
Lohntaxen  und  durch  Beschränkungen  der 

dei  |i  haben  ward;  dei  breiten 
di  r    Im, n  u  inen  ten,  denen  durch  die 

;m,i>-  der  Feudalen,  der  Zünfte  und  der 
damal-  nooh  ipärlich  gesäten       si   •  1 1- 

faefa  mit  Qbenuu  lukrativen  Privilegien 
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gestatteten  —  Fabrikanten  und  Handels- 
kompanien  das   Leben   verteuert   wurde. 

Nicht  im  Interesse  der  oberen  Zehn- 
tausend, sondern  in  dem  der  unteren  Millionen 

ist  das  Programm  der  Konkurrenz  gestellt 
worden  —  des  Hintersassen  des  Barons, 
der  zum  Freiherrn  auf  der  Scholle  werden 

soll;  des  gewerblichen  und  agrikolen  Ar- 
beiters, damit  er  seine  einzige  Habe,  seine 

Kraft  und  sein  Geschick,  so  gut  zu  ver- 
werten vermöge,  wie  die  Konjunktur  es  ge- 

stattet; des  armen  Mannes,  dem  man  jede 
Ware  zu  möglichst  niedrigem  Preise  ver- 

schaffen will. 
Wenn  alle  Vorrechte,  deren  sich  bisher 

eine  Minderheit  erfreut  hat,  gekappt  sind; 
wenn  über  Hoch  und  Gering  die  Konkurrenz, 
dieser  unpersönliche,  unparteiische  Richter, 
Justiz  übt  — ,  dann  werden  die  großen  Ver- 

mögen und  die  großen  Unternehmungen  bis 
auf  winzige  Reste  einschrumpfen,  werden 

die  „petits  possesseurs"  und  die  kleinen  und 
mittleren  Betriebe  weitaus  das  Uebergewicht 
erlangen,  d.  h.  eine  soziale  Nivellierung 
wird  eintreten. 

Wenn  weder  der  Staat  noch  sonstige 
Zwangsgemeinschaften  sich  mehr  einmischen 
in  das  Erwerbsleben  —  wenn  ,,la  carricre 
ouverte  ä  tous  les  talents",  dann  wird  auch 
soziale  Gerechtigkeit  walten.  „Chacun 
ainsi  —  prophezeit  ein  Physiokrat  —  dans 
la  somme  totale  de  bonheur  commun,  prendra 

la  somme  particuliere,  qui  doit  lui  appartenir." 
Die  Ungleichheit  des  Besitzes  wird  fortbe- 

stehen. Da  sie  aber  nur  die  Differenz  der 
wirtschaftlichen  Tugenden  und  Leistungen 
widerspiegeln,  nur  der  Reflex  der  natur- 

gegebenen Ungleichheit  die  Individuen  sein 
wird,  so  steht  sie  mit  der  Gerechtigkeits- 

idee in  Einklang. 
Jedermann  muß  sich  selbst  sein  Glück 

zimmern,  „the  architect  of  his  own  fortune" 
sein;  jedermann  darf  nur  den  eigenen  Fähig- 

keiten, dem  eigenen  Fleiße,  der  eigenen 
Sparsamkeit,  seinen  Rang  in  der  sozialwirt- 

schaftlichen Hierarchie  danken.  Nur  das 
darf  dem  Individuum  gehören  (doit  lui  ap- 

partenir, s.  o.),  was  es  durch  sich  selbst  er- 
zeugt; nur  das  ist,  nach  Locke,  wirklich  sein 

eigen  (properly  his)  —  nur  das  Werk,  das 
es  selbst  vollbracht  hat  (the  labour  of  his 
body,  the  work  of  his  hands).  So  versteht 
der  Liberalismus  die  soziale  Gerechtigkeit: 
gerecht  ist  ihm,  daß  jeder  arbeite  (que 
tout  homme  laboure)  und  jedem  werde 
nach  seiner  Arbeit! 

Deshalb  fordert  der  Liberalismus  Kon- 
kurrenz —  d.  h.  Beseitigung  aller  Vorrechte 

der  Geburt,  wie  aller  kollektivistischen  Inter- 
vention, die,  mag  sie  auch  neutral  sein  wollen, 

doch  in  praxi  immer  ausschlägt  zum  Heile 
der  einen,  zum  Schaden  der  anderen. 

Deshalb  fordert  er  Konkurrenz,  weil 
sie  jedes  Individuum  auf  diejenige  Staffel 
der  sozialen  Leiter  emportrage  oder  herab- 

zwinge, welche  dem  höheren  oder  niederen 
Verdienste    des    Individuums    entspreche 
—  weil  unter  ihr,  die  kein  Ansehen  der 
Person  kennt,  jedes  Individuum  zu  dem 
Maße  von  Lebensinhalt  gelange,  das  seiner 
Individualität  adäquat  sei,  und  so  die  An- 

sprüche aller  Mitglieder  der  staatsbürger- 
lichen Gesellschaft  gerecht  ausgeglichen 

werden.  Er  fordert  die  Konkurrenz  (es  sei 
gestattet,  dies  nochmals  zu  betonen)  nicht 
damit  die  Minderheit  der  wirtschaftlich 
Starken,  sondern  die  Masse  der  wirtschaft- 

lich Schwachen  —  „great  body"  (A.  Smith) 
—  der  bisher  der  Aufstieg  überaus  erschwert 
gewesen,  sich  mehr  Wohlstand  erringen 
könne. 

Erscheint  so  die  neue  wirtschaftliche 
Ordnung  als  geboten  vom  Gerechtigkeits- 

standpunkt, so  wird  sie  unter  dem  Ge- 
sichtswinkel der  Zweckmäßigkeit  vor 

allem  aus  dem  Grunde  befürwortet,  daß  im 
Zeichen  von  Sondereigentum  und  Konkurrenz 
jedes  Individuum  den  Antrieb  erhalte,  das 
Maximum  der  wirtschaftlichen  Ener- 

gie, dessen  es  fähig,  zu  leisten;  in  diesem 
Zeichen  werde  daher  der  Gesamtheit  der 
Individuen  das  mögliche  Maximum  von 

Reichtum  werden,  dem  „int§r<  t  de  tous" 
am  besten  entsprochen  sein. 

Indem  das  neue  System  einerseits  bewirkt, 
daß  das  Gütertotale  so  groß  wird,  als  es  nur 
sein  kann,  und  andererseits,  daß  die  Verteilung 
dieses  Gütertotale  sich  vollzieht  gemäß  dem 

Postulate  „jedem  nach  seiner  Arbeit",  ge- währleistet es  die  „inviolable  union  entre 

l'int§ret  bien  entendu  et  la  justice". Nachdem  der  liberale  Zukunftsstaat  errichtet, 
wird  das  Paradies  der  Fülle  und  des  Frie- 

dens, wird  das  goldene  Zeitalter  wieder- 
kehren, dessen  die  ersten  Geschlechter  der 

Menschheit  sich  erfreut,  und  so  der  Zirkel 
der  Geschichte  sich  vollenden.  — 

Das  neue  System  erobert  sich,  nachdem 
es  zuerst  in  England  und  Frankreich  festen 
Fuß  gefaßt,  ein  immer  weiteres  Gebiet.  Die 
politische  Doktrin  der  Locke  und  Montes- 

quieu, die  wirtschaftliche  der  Quesnay  und 
Ad.  Smith,  ist  schon  um  die  Wende  des 
18.  und  19.  Jahrh.  Gemeingut  der  führenden 
Geister  der  Kulturwelt  geworden.  Mit  der 
französischen  Revolution  beginnt  sie  sich  in 
Tat  umzusetzen. 

Der  Liberalismus  triumphiert;  aber  kaum 
hat  er  seinen  Siegeslauf  angetreten,  so  ent- 

steht ihm  ein  Gegner  im  eigenen  indivi- 
dualistischen Lager.  Kaum  ist  durch  die  phy- 

siokratische-smithsche  Schule  Bresche  in  den 

Wall  des  „Ancien  Regime"  gelegt,  so  drängt 
der  Kommunismus  nach.  — 

27* 
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Der  Kommunismus  als  die  zweite 
Erscheinungsform  der  Reohts- 
doktrin. 

Zunächst  ist  das  Verhältnis  zwischen 
Liberalismus  und  Kommunismus  im  all- 
•  i  meinen  zu  bestimmen. 

Während  die  physitikratiscli-smitliselie 
Schule  ihre  Ordnung  auf  die  Grundpfeiler 
des  Sondereigentums  und  der   Konkurrenz 
aufbaut,  so  geht  durch  alle  Zukiiuftsstaaten 

der  ..Neuesten"  ein  Zug  zu  Gemeineigen- 
tum an  den  Arbeitsmitteln  und  Gemein- 

leitung der  Arbeit  (Organisation  du  travail): 
nur    ist    der    Kreis    jenes    und    dieser    bald 

.    bald   weiter  abgesteckt. 
Was    das    Programm    betrifft,    su   liegt 

zwischen    dein  liberalen    und  den   kommuni- 
i  ben  Systemen   eine    mehr   oder  minder 

tiefe  Kluft    Durch  die  Identität  ihres  Kern- 
sai/.e.-.  des   [ndividualprinzips,  sind  sie  da- 

ü    aufs   engste   verbunden:   der   Kom- 
munismus  stellt    sieh    dar,    mit   Schaf  flcs 

sanier  Formel,  als  „potenzierter  In- 
dividualismus". 

Heute,  wo  Bourgeoisie  und  Proletariat 
i  ingeschworen  auf  die  Lösung  „liberty 

and  property",  dieses  auf  kollektivistische 
Manifeste  des  oder  jenes  "Wortlauts  -  in schroffster  Feindschaft  einander  befehden, 
v.  ird  über  der  Verschiedenheit  der  prak- 

tischen  Ziele   die    Gleichheil    der  ethischen 
<  rTUndnOim   Oft    id)ersehen. 

Zwar  Mnd  die  ersten  Damhaften  Apostel 

-  der  liberalen  entgegengesetzten  kollek- 
tivistischen « Ordnung      Rousseau  and  Mably, 

rre  und  St  Jnsl       Anti-Individua- 
itreben  die  I  rütergemeinschaft 

nicht   deshalb,   damit   allen    möglichsl    viel 
i   werde;  sondern  damit   niemand  etwas 
ich  habe,  weil  das  Sondereigentum  kraft 

Ige,  <hr  Eigensucht  den  Erbfeind 
ad   bilde,   den    Krebsschaden   des 

Ihr  Ideal  i-t  nicht  das  „bon- 

heur  eommun  '.  sondern  das  „regne  de  la 
\ertu".  dasAnalogon  des  Platonischen St 
und  i  reicht     der  Theologen. 

Aber   gleichzeitig  findet    in  Frankreich 
l,  dii    I  orderung  der  Güter- 

•aft    ihre    Begründung    auch    ironn 
individualistischen  Standpunkte.    In  der    o- 

itionären  Literatur,  i  I  inde und 

Icomml  die  i:.  - dividuunu   nach   Gleichheit 
iit    bloiier    Glcichbereoh- 

aftlicheiu  AuHdruck. 
rhu  \  erh  ilti  L   >eralis- 

ind  Kommunismus  dahin  Ix   limiiil  wird, 
daL   .  ...  i  i    de 

droit",    bei    dem    erstem    haltmache,    /.um 
,.ite    de    faii' 

habe,  M  triff: 
—     .  zu    lur    ■ 

inunismus,  der  zu  Ende  des  siecle  Voltaire 

„wie  aus  der  Pistole  geschossen"  hervorbricht. 
I  »ieser  macht  allerdings  den  Sprung  von  der 
Gleichberechtigung  zur  Gleichheit.  Später 
aber  wird  dieser  Sprung  sozusagen  wieder 
zurückgetan:  schrittweise  vollzieht  sich  die 
Entwicklung  des  Kommunismus  aus  dem 
Liberalismus  und  die  immer  schärfere  Diffe- 

renzierung dieses  und  jenes. 
Diese  Entwicklung  und  Differenzierung 

betrifft  erstens  die  Gerechtigkeitsidee: 
wird  auch  das  Individualpriiizip  festgehalten, 
so  wird  doch  der  Begriff  des  individualistisch 
Gerechten  später  anders  gelabt  als  früher. 
Sie  betrifft  zweitens  das  behufs  Herstellung 

des  „bonheur  eommun"  entworfene  Pro- 
gramm einer  neuen  ökonomischen  Ordnung. 

A.  Entwicklung  des  Kommunismus 
mit  Rücksicht  auf  die  Gerechtigkeit s- idee. 

1 .  Den  älteren  kommunistischen  Systemen 
liegt  die  liberale,  auf  Locke  zurück- 

weisende Gerechtigkeitsidee  zugrunde: 
Jedem  nach  seiner  Arbeit,  Von  ihnen 

gilt  der  Satz  eines  französischen  Schrift- 
stellers, daß  sie  in  ,,1'iliation  continuelle"  aus dem  liberalen  System  herauswachsen. 

Mit  logischer  Notwendigkeit  nahm  die 
erste  kommunistische  Gruppe,  die  in  weiteren 
Kreisen  Anhänger  warb,  das  seitens  der 

physiokratisch-smithschen  Schule  vertretene 
Privaterbrecht  /.um  Stichblatl  ihres  Angriffs. 
Schon  der  radikal  liberale  Bentham  hatte 

auf  dessen  Beschränkung  gedrungen;  Ba- 
zard,  der  Jünger  des  Grafen  St  Simon, 
forderte  die  gänzliche  Aufhebung.  Weil 
entfernt,  Sondereigentum  und  Konkurrenz 
anzutasten  oder  gar  möglichste  Gleichheil  des 
(b'iiießens  zu  erstreben,  bezieh  dieser  Krb- 
Bchafl skom um uis m us  nur,  daß  jeder- 

mann sich  allein,  nicht  dem  Fleiße  der 
Ahnen,    dem    Zufall    der    Geburt,    Bein    wiri 
schaftliches  Los  danke.  Der  Staat  -"11  erben 

des  Individuums,  nur  um  die  Erbschafl 
dem  besten  Wirte  zuzuführen;  nur  in  einem 
Biomente  soll  das  Sondereigentum  zu  Ge- 

meineigentum werden,  BOnsl  alles  beim 
Alien  bleiben.  „A  chaoun  Belon  sa  oa 

paoite,   a   ohaque   oapaoite*    lelon     b Oeu  \  I  der    Wurllaut    der   Formel    i  I 

St   Simoiii-i i  dien   Ursprunges,  aber  -ach 
lieh    deckt    de     ich    Völlig    mit    der   liberalen 

btigkeitsideo.     Seitens  der  St   Simo- 
nisten    wird    nur   eine    Folgeran   sogen, 
weich.-    der    Liberalismui    de     1 3.    Jahrb. 

libi  i  eben,    deren    ethische    Bi 
reclite'iin'    er    zugegeben,    die    er    jedoch 
Zweckn  runden     ab  relennt     hatte. 

Ebenso  mußte       i      i   chah  i  I  n»   gleich 
eine  zweite  kommuni  il  i  whe  I  iruppe 

da  privateGrundeigentumaufi  Korn  nehmen. 
Denn:  war  da-  ,,unearned  iiicremeiii"  /m uaft  die  eine,    o  war  da    „unearned 
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increment"  zufolge  Bodenbesitz  die  andere 
handgreifliche  Inkonsequenz,  deren  sich  die 
physiokratisch-smithsche  Schule  schuldig  ge- 

macht hatte.  Auch  der  Bodenkommunis- 
mus —  der  das  private  Grundeigentum 

verneint,  dagegen  das  Kapitaleigentum  und 
die  wirtschaftliche  Freiheit  der  Individuen 
bejaht  —  will  nichts  als  Ernst  machen  mit 
der  liberalen  Gerechtigkeitsidee,  welcher  das 
Steigen  und  Fallen  der  Grundrente  ohne  Ver- 

dienst, bzw.  ohne  Schuld  der  Bodenbesitzer 
fraglos  widerspricht. 

Schon  den  Begründern  des  Liberalismus  ist 

es  eine  „wohl  aufzuwerfende  Frage"  gewesen, 
ob  privates  Grundeigentum  in  ihrem  Zukunfts- 

staate zuzulassen  sei. 
Nachdem  Locke  seine  Rechtfertigung  des 

Sondereigentums  auf  den  Satz  gestellt  hat,  daß, 
wenn  auch  die  Erde  von  Gott  den  Menschen 

„in  common"  gegeben  sei,  das  Individuum  doch 
das  Produkt  seiner  eigenen  Arbeit  als  „pro- 
perly  his"  betrachten  und  zu  seinem  von  den 
übrigen  zu  respektierenden  Dominium  erklären 
dürfe,  stößt  er  auf  das  Problem,  mit  dieser 

„great  foundation  of  property"  das  Vorkommen 
großer  Vermögen  in  Einklang  zu  bringen. 
Wird  denn  nicht  durch  solche  „enlarged  pos- 
sessions",  die  nicht  aus  der  Arbeit  der  Inhaber 
stammen  und  nicht  durch  ihre,  sondern,  größten- 

teils wenigstens,  durch  die  Arbeit  Dritter  nutz- 
bar gemacht  werden,  dem  Satze,  daß  nur  eigene 

Arbeit  den  Rechtsgrund  des  Eigentums  an 
beweglichen  wie  unbeweglichen  Dingen  bilden 
könne,  ins  Gesicht  geschlagen? 

Um  die  Entstehung  großer  Vermögen  zu 
erklären  und  solche  zu  legitimieren,  erfindet 
Locke  zunächst  die  Erfindung  des  Geldes  und 
einen  Sozialvertrag,  durch  welchen  die  Mitglieder 
der  staatsbürgerlichen  Gesellschaft  übereinge- 

kommen seien  „to  put  value  on  it";  außerdem 
aber  noch,  speziell  zur  Erklärung  der  Entstehung 
und  zur  Legitimation  der  großen  Grundvermögen, 
zwei  weitere  Sozialverträge,  einen  Staats-  und 
einen  völkerrechtlichen;  und  schließlich  weist 
er  auf  das  Freiland  in  Uebersee  hin,  auf  dem  das 
natürliche  Recht  jedes  Individuums,  durch 
Arbeit  Anteil  an  der  den  Menschen  zu  gemein- 

samem Eigentum  gegebenen  Erde  zu  erlangen, 
sich  geltend  machen  könne. 

Auch  Ad.  Smith  entgeht  die  Tatsache 
nicht,  daß  das  Sondereigentum  am  Boden  ein 
arbeitsloses  Genießen  ermöglicht:  die  „Boden- 

besitzer ernten,  wo  sie  nicht  gesäet".  Man kann  den  Satz,  daß  die  Rente  aus  Aneignung 
eines  Teiles  des  Arbeitsproduktes  anderer  er- 

wächst, kaum  deutlicher  machen  als  durch  die 
von  ihm  angezogenen  Fälle  (I,  Kap.  XI).  Aber 
die  Frage,  ob  und  wie  dieser  Verletzung  der 
Gerechtigkeitsidee  abgeholfen  werden  könne, 
stellt  er  sich  nicht.  Er  sagt  einfach,  daß  „der 
ursprüngliche  Zustand,  in  dem  der  Arbeiter 
das  volle  Produkt  seiner  Arbeit  bezog,"  — 
d.  h.  der  der  Lockeschen  Theorie  vom  Arbeits- 

eigentum entsprechende  Zustand  —  „nicht  über 
das  erste  Auftauchen  des  Grundeigentums  .  .  . 

andauern  konnte"  (I,  Kap.  VIII). 
Die  Physiokraten  dagegen  stellen  sich 

jene  Frage.  Ohne  zu  dem  von  ihnen  mit  Recht 
verspotteten  Hilfsmittel  der  Sozialverträge,  der 

„Conventions  ou  Etablissements  arbitraires",  zu 
greifen,  bemühen  sie  sich,  das  Sondereigentum 
am  Boden  zu  rechtfertigen,  indem  sie  einer- 

seits, wie  zugunsten  des  Erbrechts,  Zweck- 
mäßigkeitsgründe dafür  beibringen:  andererseits 

die  ihm  anklebende  Ungerechtigkeit  dadurch 
aus  der  Welt  zu  schaffen  suchen,  daß  sie  den 
Rentenziehern  die  Pflicht  auferlegen,  der  Ge- 

sellschaft gewisse  wichtige  Dienste  ohne  Ent- 
gelt zu  leisten.  „Les  riches  propriötaires  sont 

etablis  .  .  .  pour  exercer  sans  retribution  les 
fonetions  publiques";  sie  dürfen  ihr  Einkommen, 
das  dem  Schweiße  der  „laboureurs"  entstammt, 
nicht  in  schmählicher  „oisivete"  vergeuden, 
sondern  haben  es  auf  solche  Weise  sich  zu  ver- 

dienen. Wenn  so  die  großen  Grundvermögen 

mit  dem  Postulate  „que  tout  homme  laboure" 
in  Einklang  gebracht  sein  werden  —  und  da- 

mit der  „ordre  naturel"  von  dem  Gerechtig- 
keitsdefekt gesäubert  ist,  den  Rousseau,  Mably, 

Graslin  usw.  ins  schärfste  Licht  gerückt;  wenn 
ferner  dann  die  großen  Geldvermögen  —  die 
für  die  Physiokraten  selbst  ein  schweres  Aerger- 
nis  bilden  —  durch  Aufhebung  der  Monopole 
und  sonstiger  Privilegien  der  Fabrikanten  und 
Handelskompanien,  durch  Beseitigung  der 
Steuerpachten  und  der  Staatsanleihen  zwar 
nicht  gänzlich  ausgemerzt,  aber  doch  auf  eine 

„quantite-  negligeable"  zusammengeschrumpft 
sein  werden,  dann  —  meinen  sie  —  wird  in 
ihrem  Zukunftsstaate  das  „jedem  nach  seiner 
Arbeit"  gelten. 

Man  mag  die  Art,  wie  Locke,  A.  Smith, 
Quesnay  sich  mit  dem  Bedenken  der  Unge- 

rechtigkeit des  privaten  Grundeigentums  ab- 
finden, rügen.  Es  ist  aber  historisch  durchaus 

zu  begreifen,  daß  sie,  obgleich  sie  erkennen, 
daß  hier  „etwas  faul  ist",  es  mit  der  Kur  wenig 
genau  nehmen.  Denn  das  einzige  prinzipiell 
und  technisch  richtige  Antidoton,  die  Boden- 

verstaatlichung, mußte  den  Männern,  welchen 
der  Staat  als  die  fleischgewordene  Willkür  vor 
Augen  stand,  als  völlig  indiskutabel  dünken  — 
als  ein  Mittel,  das  ein  kleines  Uebel  heilt,  um 
ein  größeres  zu  erzeugen. 

Erst  nachdem  der  „potenzierte  Indivi- 
dualismus" den  einen  Grundpfeiler  der 

liberalen  Ordnung,  das  Sondereigentmn, 
unterminiert  hat,  bohrt  er  den  anderen  an, 
die  Konkurrenz. 

Erst  durch  Owen  und  Proudhon  wird 

mit  Nachdruck  betont,  daß  die  Konkur- 
renz vom  Gerechtigkeitsstandpunkt  aus 

zu  verdammen  sei,  weil  sie  eine  Verteilung 
der  Güter  nach  der  Norm  „jedem  nach 

seiner  Arbeit"  nicht  sichere;  weil  sie  keines- 

wegs gewährleiste,  daß  Verkäufer  und  Käufer 
von  Waren  oder  Diensten  gleichen  Wert 

hingeben  und  empfangen  —  daß  der  wirt- schaftliche Nutzen  des  Tauschakts  ein  tür 

beide  Partner  gleich  großer,  ein  durch- 
aus wechselseitiger  sei.  Daher  heischt  der 

Mutualismus  (so  nennen  Proudhon  und 
seine  Schule  ihr  System;  der  Name  paßt 

aber  auch  auf  das  System  Owens)  eine  Ord- 

nung des  Verkehrs,  welche  jedem  Produ- 
zenten den  gerechten  Preis  sichert,  —  den 
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wahren,  nach  Maßgabe  der  aufgewandten 
Arbeit  zu  bestimmenden  Wert  (Constitution 
de  la  valeur). 

Die  Jünger  St.  Simons  und  die  Anti- 
renters,  die  französischen  und  die  englischen 
liutualisten  vertreten  verschiedene  Pro- 

gramme, verfolgen  verschiedene  ,, praktische 

Ziele".  Aber  als  rameinsames  Hand  schlingt 
sich  um  alle  diese  älteren  Gegner  von  Sonder - 
eigentnm  und  Konkurrenz  die  liberale  Ge- 
reohtigkeitsidee:  „Jedem  nach  seiner 
Arbeit.'-  Von  ihnen  Allen  wird  zugelassen, 
dafi  bei  der  Verteilung  der  Güter  die  naturge- 

gebene Ungleichheil  der  Individuen  in  intel- 
lektueller, moralischer,  physischer  Hinsicht 

zum  Ausdruck  gelange:  wer  mehr  zu  produ- 
zieren vermag,  soll  auch  entsprechend  mehr 

konsumieren  dürfen;  das  Maß  des  Genusses 
boU  bedingt  sein  durch  die  Größe  des  Ar- 
baUsertra  i, 

Auch  der  Marxismus  unterschreibt,  mehr 
denn  zwei  Jahrzehnte  hindurch,  das  Locke- 

sehe Postulat.  Noch  im  Eisenacher  Pro- 
gramm (18G9)  wird  gefordert  die  Garantie 

„vollen  Arbeitsertrags  für  jeden  Ar- 
beiter": wird  verlangt,  daß  im  Zukunfts- 

staate verteilt  werde  gemäß  der  „individu- 
ellen Leistung^'  der  Genossen.  — 

2.  Die  späteren  kommunistischen  Systeme 
ich  von  der  liberalen  Gerechtig- 

Kann  denn  —  so  fragt  man  seit  Cabet 
-  die  naturgegebene   Ungleichheit  der  In- 

dividuen   einen    Rechtsgrund    abgeben    für 
wirtschaftliche  Ungleichheit  ?  Weshalb  sollen 

inder,  denen  die  Gaben  der 
Fleißes,   der   Kraft  und   des 

I  in  die  \\ ri  I  wurden,  mehr 
die  übrigen?    weshalb  soll  die 

r  Natur,  die  sie  doch  nicht  verdient 

haben,  jenen  einen  Vorrang  auswirken  vor 
■I.  die  doch  die  Ungnade  der  Natur  nicht 

lividnum  bat  die  Pflicht,  dac 
stmaß  von  Arbeit  einzusetzen,  und  die 

\rt   von  Arbeit  zu  verrichten, 
Individualität    ihm    ge-iattct. 

mand  Quantität      l  odi  r 
lochten     li  er  leisten 
bohrt  ihm  Strafe.    Nicht  aber 
i  ht  aui  Prämie  zuzugestehen, 

D 

I    '       mm  nur  eine  Belohnung: ad  iren 

|  M  N  i cht! 
tundenzahl 

:  ■  andere;    wenn 
im   ( irob- schi 

nur  zum   lli>lzli;i<  |.>  |  alle 
ihr  BttU 

Nur  die  naturgegebene  Ungleichheit  der  Be- 
dürfnisse muß  bei  der  Güterverteilung  Be- 

rücksichtigung finden.  „De  chacun  Se- 
lon ses  facult6s,  ä  chacun  selon 

ses  besoins."  Wie  als  Produzent,  so  soll 
als  Konsument  jedermann  bedacht  werden 

gemäß  seinen  „besonderen  Anlagen". 
Daß  die  Späteren  die  Gerechtigkeitsidoe 

in  dieser  Weise  fassen,  hat  seinen  Grund 
darin,  daß  sie  die  Idee  des  einen  Menschen- 

tums strikter  interpretieren  als  die  Früheren. 
Das  Solidaritätsgefühl,  das  Bewußtsein  der 
Blutsverwandtschaft  der  „creatures  of  the 

same  rank  and  species"  ist  in  Cabet  usw. 
weit  lebendiger.  Dadurch  drängt  sich  ihnen 
die  Forderung  auf,  daß  die  zufällig  mit  den 
über  die  Gattung  verstreuten  Gaben  reicher 
ausgerüsteten  Einzelwesen  das  Plus  an  wirt- 

schaftlicher Kapazität  nicht  zu  eigenem 
Vorteil,  sondern  zum  Wohle  der  Gesamtheit, 
der  großen  Familie,  der  sie  angehören,  zu 
gebrauchen  haben:  sie  geben  damit  nur  der 
Menschheit  wieder,  was  der  Menschheit  ist. 

Während  im  liberalen  System  und  in 
jenen  älteren  kommunistischen  Systemen 

die  Doktrin  der  „droits  et  devoirs  reeiproques" 
(s.  o.)  mehr  nach  der  Seite  der  Rechte 
hin  entfaltet  ist,  so  hier  mehr  nach  der 
Seite  der  Pflichten  hin. 

Mit  dem  Gothaer  Programm  (1875)  voll- 
zieht auch  der  Marxismus  —  der,  wie  oben 

gesagt,  zunächst  der  liberalen  Gerechtigkeits- 
idee huldigt  —  die  Abkehr  von  ihr.  Jetzt 

heißt  es:  „bei  gleicher  Arbeitspflicht  nach 
gleichem  Rechte,  jedem  nach  seinen 

vernunftgemäßen    Bedürfnissen". In  der  Mitte  zwischen  den  Früheren  und 

den  Späteren  stehen  die  Kommunisten,  welche 
dio  Gleichwertigkeit  der  Arbeitsarten  (equi- 
\aleiiee  des  lniici ions:  L.  Blano)  vertreten. 

Mit  den  Erbsrhafts-  und  den  Bodenverstaat- 
liehern  halten  sie  an  dem  liberalen  Postulat« 

„jedem  nach  '.einer  Arbeit"  fest  Aber  wie  die, 
welche  die  Güterverteilung  nach  dem  Maßstäbe 
des  Bedürfnisses  gestalte!  wi  en  wollen,  er- 

klären ie  es  für  Zufall,  daü  der  eine  mehr-, 
der  andere  minderwertige  Arbeil  bu  leisten 
vermag.  Die  Höhe  des  Anspruches  des  Indivi- 

duums am  Gesamtprodukt  sei  ausschließlich  bq 
bemessen  nach  der  Länge  der  Arbeitsdauer,  d.  h. 
nach  dem  Quantum  Lebenszeit,  das  m  der  Ge- 

samtheit /in  Verfügung  tollt;  Arbeil  jeder  Arl 
knde,  wenn  gleiche  Zeil  kostend,  gleichen 

Anspruch. 
B.  Eni  v.  iokl  d  ng  dei  Kommunu  mm 

mit   Kuei.  iohl   auf  dai   Programm. 
Wie   der  „potenzierte    Individuali 

■i    sich    darauf    beschränkt,    die 
liberale   Gerechtigkeitsidee,   die  er   aj 

•i   hinnimmt,   verwirkliehen   en   wollen, 
■  ach  Jahrzehnten  eine  neue,  au  eigenem 
o  empfangene,  auf   ein  Panier  ichreibt, 

auch  nur  allmählich,  durch 
manebe    -  tufen,    zur    Aofstollung 
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eines  dem  liberalen  entgegengesetzten  Pro- 
gramms. 

Zunächst  bezielt  er,  wie  wir  oben  ge- 
sehen haben,  nichts  weiter,  als  den  Inhalt 

des  Sondereigentums  durch  die  Erbschafts- 
verstaatlichung, bzw.  dessen  Umfang  durch 

die  Bodenverstaatlichung  einzuschnüren  — 
um  der  Gerechtigkeit  willen.  Und  ebenso 
wird  die  Konkurrenz  als  solche  nicht  be- 

fehdet —  auch  die  „Constitution  de  la 
valeur"  wird  nur  angestrebt  um  der  Gerech- 

tigkeit willen.  Bis  gegen  Mitte  des  19.  Jahrh. 
erweist  die  überwiegende  Mehrzahl  derer, 
welche  deu  Stil  des  durch  den  dritten  Stand 
errichteten  Wirtschaftsgebäudes  modeln 

möchten,  der  Maxime  des  „laissez-faire" 
ziemlich  strikte  Reverenz  —  teilt  das  liberale 
Credo,  daß  durch  das  freie  Spiel  der  Einzel- 

kräfte der  Zweck  möglichster  Steigerung 
des  Gütertotale  einfacher  und  sicherer  sich 
erreichen  lasse  als  durch  Intervention.  Wie 
die  Liberalen,  so  mißtrauen  zunächst  auch 
ihre  Gegner  dem  Staate  als  Generaldirektor 
der  Volkswirtschaft. 

Von  den  Erbschaftskommunisten  wird 
dem  Staate  nur  die  Funktion  übertragen, 
den  sachverständigen  Vermittler  zwischen 
dem  früheren  Besitzer  und  dem  Nachfolger 
zu  spielen.  Die  Bodenkommunisten  erheben 
zwar  den  Staat  zum  ausschließlichen  Land- 

lord, verwehren  ihm  aber  die  Einmischung 
in  die  Landwirtschaft:  die  Individuen  ver- 

stehen sich  besser  auf  den  Betrieb.  Bei 
Fourier  wip  Owen,  bei  Proudhon  wie  L.  Blanc 
—  und  dessen  Nachtretcr  Lassalle  —  ist 
nicht  der  Staat,  sondern  die  Genossen- 

schaft der  Träger  der  „Organisation  der 
Arbeit". Allen  diesen  früheren  Kommunisten 
kommt  es  nicht  in  den  Sinn,  ein  dem  Ancien 
regime  ähnliches  System  zu  ersehnen.  Sie 
alle  bekunden  die  Ueberzeugung,  daß,  wie 
Proudhon  es  unermüdlich  wiederholt,  die 

„Staatslosigkeit"  (Anarchie)  auf  ökono- 
mischem Gebiete  möglichst  beizubehalten 

sei  —  daß  diese  liberale  Errungenschaft  nur 
soweit  wieder  rückgängig  gemacht  werden 
dürfe,  als  es  um  der  Gerechtigkeit  willen  ge- 

schehen, leider  geschehen  müsse. 
Erst  die  Marxisten  überwinden  diese 

Scheu  vor  dem  Staate  —  doch  auch  sie 

vermeiden  sorgsamst,  vom  „Staate"  zu  reden, 
sagen  dafür  „Gesellschaft". 

Im  Gegensatz  zu  jenen  früheren  Kom- 
munisten —  die  von  ihnen  als  „kleinbürger- 

lich", verspottet  werden;  als  noch  befangen 
in  liberalen  Vorstellungen  —  vertreten  sie 
eine  Ordnung,  gemäß  welcher  der  Gesamt- 

heit aller  Boden  und  alles  Kapital  eignen, 
der  Gesamtheit  die  souveräne  Leitung  der 
Produktion,  Zirkulation,  Distribution  nach 

„einem  großen  einheitlichen  Plane"  zustehen 
soll  —  eine  Ordnung,  gemäß  der  ein  „Louis 

quatorze  anonyme"  (die  Verfassung  des  Zu- 
kunftsstaats ist  ja  als  demokratische  ge- 

dacht) über  die  Mittel  der  Wirtschaft  ver- 
fügen, die  Zwecke  der  Wirtschaft  wie  die 

Anteile  der  „Genossen"  am  Erträgnis  der Wirtschaft  vorschreiben  soll. 

Um  den  Vorwurf,  daß  mit  solcher  Ordnung 
doch  die  „Staatssklaverei"  neu  begründet  werde, 
zu  entkräften,  um  dem  Anarchismus  die 
Spitze  zu  bieten,  der  seinen  Gläubigen  vollste 
Gerechtigkeit  bei  vollster  Freiheit  verspricht, 
muß  der  Marxismus  sich  mühen,  nachzu- 

weisen, daß  in  seinem  Zukunftsstaat  trotz  der 
wirtschaftlichen  Abhängigkeit  aller  von  allen 
—  genauer:  der  Abhängigkeit  der  jeweiligen 
Minderheit  von  der  jeweiligen  Mehrheit  —  doch 
die  „freie  Entwicklungsmöglichkeit  für  jeder- 

mann" (Sombart)  nicht  minder  gewährleistet  sei 
als  in  der  „societe  amorphe  der  Proudhon, 
Bakunin  usw. 

Weshalb  dieser  Wechsel  des  Programms 
stattgefunden  hat;  weshalb  heute  seitens 
der  „Umstürzler"  zumeist  —  nicht  überall: 
denn  der  Anarchismus  macht  ja  noch  immer 
dem  Marxismus  die  Herrschaft  streitig;  nur 
nicht  mehr  so  stark  wie  in  den  sechziger 
und  zu  Beginn  der  siebziger  Jahre  —  eine 
Ordnung  angestrebt  wird,  welche  der  libe- 

ralen Ordnung  durchaus  konträr  ist,  kann 
hier  nur  kurz  angedeutet  werden. 

Das  Vordringen  der  Konzeption  der 

„absolut  organisierten  Gesellschaft" erklärt  sich  erstens  daraus,  daß  durch  die 
rasch  sich  folgenden,  oft  schweren  Krisen 
während  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrh. 
der  Glaube  an  die  Konkurrenz  als  im  all- 

gemeinen voll  zureichenden  Regulator  mehr 
und  mehr  erschüttert  wurde.  Hatten  die  älte- 

ren Kommunisten  die  liberale  Ordnung  in 
der  Hauptsache  nur  wegen  ihrer  Ungerechtig- 

keit angegriffen,  so  schien  die  Tatsache,  daß, 

angeblich  „periodisch",  schlimme  Wirtschafts 
Störungen  auftraten,  den  Schluß  zu  recht- 

fertigen, daß  die  liberale  Ordnung  auch  vom 
Zweckmäßigkeitsstandpunkte  aus  zu  ver- 

dammen sei  —  daß  im  Zeichen  der  „Des- 
organisation" immer  und  immer  wieder 

Mißleitung  der  Wirtschaft  (Ueberproduktion) 
Platz  greifen  müsse. 

Und  zweitens  daraus,  daß  —  im  Wider- 
spruche zu  der  Annahme  der  physiokratisch- 

smithschen  Schule  (s.  oben)  —  der  Groß- 
betrieb mehr  und  mehr  emporkam.  Verlor 

durch  die  Krisen  der  Gegenwartsstaat  an 
Kredit,  so  wurde  der  Zukunftsstaat  ä  la 
Marx  desto  plausibler,  auf  je  weiterem  Felde 
der  Großbetrieb,  und  im  Zusammenhang 
damit  später  dann  die  Aktiengesellschaft 
und  das  Syndikat  sich  einbürgerten.  Je 
konzentrierter  und  bürokratischer  schon 
unter  der  heutigen  Ordnung  die  Wirtschaft 

sich  gestaltete,  je  mehr  schon  unter  der  heu- 
tigen Ordnung  der  Spielraum  der  Konkur- 
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renz  eingeengt  wurde,  desto  mehr  Anhänger 
mußte  die  Konzeption  der  „absolut  organi- 

sierten Gesellschaft"  werben.  — 

Der  Marxismus  möchte  einen  scharfen 
Strich  zwischen  > i e i  1  und  seinen  Vorgängern 

ziehen  —  (U'n  „Utopisten1*.  Diese  hauen  ihr 
Wunschland    einem    vorgefaßten    ethischen 
Ideal    zuliebe    mittels    Deduktion    aus    dein 

Kopfe  ..erfunden ".      Sein  Xukunftsstaat  da- 
ii    sei    ..mit    dem     Kopfe    eiitdeekt"    im 

Wege  der  Induktion  sei  bergeleitel  aus 
gewissen  im  Gegenwartsstaate  „mit  eherner 
Notwendigkeit  wirkenden  und  sieh  durch- 

setzenden Tendenzen".  Seine  Ziele  seien 
„nicht  willkürlich  gesetzt",  sondern  es  seien 
die  Ziele  der„unbeding1  gewiß  vor  sich  gehen- 

den Entwicklung"  der  kapitalistischen  zur kollektivistischen  Produktionsweise. 
Was  bei  den  Früheren  als  ein  subjektiv 

gekürtes  Programm  erscheint,  gibl  sich  bei 
den  „wissenschaftlichen"  Kommunisten  als 
.■in  objektiv  bestimmtes,  durch  das  „öko- 

nomische Bewegungsgesetz  der  modernen 
Uschaft"  erzwungenes  Resultat.  Der 

MandsmUfl     entwirft  BO     behauptet    er  | 
-  kein  Programm,  sondern 

-teilt  eine  Prognose.  Er  saut  Dicht:  die 
künftige  Ordnung  soll  so  gestaltet  werden, 
damit  da.-  Individualprinzip  Bich  verwirk- 

liche; sondern:  sie  wird  so  werden,  weil 
di.-  heutige  Ordnung  gewisse  in  dieser  Rich-I 

Kräfte  ausgelöst  hat. 
Methode,  mittels  'Irren  der  Marxis- 

mus zu  seinem  Zukunftsstaat  gelangt,  weicht 

allerdings  ab  von  jener  der  „Utopisten".  Dali 
ihm  aber  jede  ethische  Voraussetzung  leide 
--  daß  hier  nichts  vorliege  als  kausale  Ana- 

trifft keineswegs  zu.  Im  „Kapital"  ist 
/.    wenige    Sätze, 

•    auf   die    Gerecntigkeitsidee   be-: 
merkbar.   Wer  aber  /..  B.  einen  Blick  wirft  in 

den   Abschnitt    „Sozialisierung    der   Gesell- 
I  He  Frau  und  der  Sozia- 

lism  •  ■!,  daß  auch  der  Manrismu  . 
.  ■  J  •  r  individualisti- 

a  Grundanscbauung  huldigt      daß  auch 
'.hl.    daS,    dem 

'    d    ni.   zu    wel- 

1 1  lesnay  und  Ad. 
Smith,   v.  rlichen"    k'>m- nen. 

r  L  ler  ältei 
der    K om um:  l>ru- 
der  auf  dem  I    eben 

tturae 

-  Jahrb.,  Pbyriokrati  inu    und 
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I.  Einleitung.  [Intel  Indult  oder 
Moratorium  versteht  man  einen  dem 
Schuldner  durch  Akt  der  Staatsgewalt  ge- 

gebenen Ausstand  zur  Erfüllung  fälliger 
Verbindlichkeiten.  Indult  knüpft  an  den 
Sprachgebrauch  des  kanonischen  Rechts, 
.Moratorium  an  die  moratoria  praescriptio 

des  römischen  Rechts  (('.  2,  Cod.  L,  L9)  an. 
Im  Gegensatz  hierzu  bezeichnet  in  der  Kegel 
Stundung  einen  von  d^n  Gläubigern  dem 
Schuldner  gewährten  Ausstand.  Doch  ist 
der    Sprachgebrauch    kein    fester    und    nicht 
selten   werden   die   Ausdrücke   wechsele 

gebraucht.       Hier    ist    nur    von    dem    durch 
den  Staat  gewährten  Zahlungsausstand  die 
Kiilc.        Während    der    Zeit     eines     Indulte-. 

ist  der  Gläubiger  die  fällige  Leistung  zu 
Fordern  um!  einzuklagen  nicht  berechtigt. 
Man  unterscheidet  Spezial-  und  General- 
i iid u ] t .  Spezdalindull  wird  einem  einzelnen 
Schuldner  für  Erfüllung  Beiner  Verbind- 

lichkeiten gewährt,  ein  Generalindult  er- 
streckt Bich  auf  alle  oder  bestimmte  Klassen 

von    Schuldnern  |   .  jedoch    uulrii   S.    125 
-•.  Aeiteres  Recht.  .Nach  einer  Konstitu- 
tion d  '  'Htm  von  326  konnte  durch 

kaiserliches  Reskript  ein  Spezialindult  ge» 
werden,  nach  einem  späteren  Gesetze  ahord 
um,  wenn  genügende  Sieberbeil  ffli  'in-  Bezab- '.t  verde  (C.  -.  I,  Cod.  i . 
19).    auch  von  einem  Generalindult  haben  wü 

einem   im    \u-/.u   rbaltenen   Gesetz   Ju- 
■is  Kenntnis.     (Anhang  zu  den  Novellen 

in  Coi  I.  Kriegcl  III,  740.)       In  ein- 
•i  Inen  fallen  haben  schon  im  13.  Jahrb.  it 

•  iii    den    Schuldnern    ausstand 
wahrt.      in   größerem    Umfange   haben   jedoch 

i  1  I.  Jahrb.  «Im-  französischen  t 
iiult<-  untoi  den  Namen  .  lettres  de  repit"  orteüt. 

Ordonnanz  von  ( Irleans  von  1660  >< ill i *-n 
i  die  Gerichte  Zahlungsaufschub 
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währen,  doch  zog  Ludwig  XIV.  das  Recht  hierzu 
wieder  an  sich.  Auch  im  Deutschen  Reiche 
wurden  seit  dem  15.  Jahrh.  von  dem  Kaiser 
Indulte  erteilt  (literac  respirationis,  rescripta 
moratoria,  Anstands-  oder  eiserne  Briefe)  meist 
auf  5  Jahre  ( Quinquennellen).  Aus  Mißver- 

ständnis ward  die  Vorschrift  des  römischen 
Rechts,  wonach  die  Gläubiger,  welche  von  dem 
Gesamtbetrage  der  Schulden  eines  Schuldners 
den  größeren  Teil  zu  fordern  hatten,  dem  Schuld- 

ner eine  Stundung  für  alle  seine  Schulden  auf 
5  Jahre  bewilligen  konnten,  auf  die  Erteilung 
von  Moratorien  bezogen  (C.  8,  Cod.  7,  71).  Da- 

gegen wurde  an  dem  Erfordernis  einer  Sicher- 
heitsleistung nicht  strenge  festgehalten.  Die 

Reichspolizeiordnungen  von  1548  Tit.  22  §  2 
und  1577  Tit.  23  §  4  bestimmten,  daß  nur  bei 
wirklichen  Unglücksfällen  und  nur  nach  vorher- 

gehendem Berichte  der  Obrigkeit  „verdorbenen 

oder  ausgestandenen  Kaufleuten"  Moratorien erteilt  werden  dürften.  Wenn  dem  Kaiser  auch 
bis  zur  Auflösung  des  Reichs  das  Recht  verblieb, 
Moratorien  für  Reiehsunmittclbare  wie  Reichs- 

mittelbare zu  gewähren,  so  nahmen  doch  auch 
die  Landesherren  das  Recht  in  Anspruch,  ihren 
Untertanen  solche  zu  erteilen,  die  Ereilich  nur 
gegen  die  bei  den  Gerichten  des  betreffenden 
Landesherrn  angestellten  Klagen  einen  Schutz 
verliehen.  Doch  wurden  schon  im  18.  Jahrh. 

die  Nachteile  und  Ungerechtigkeit  der  Spezial- 
indulte  hervorgehoben  und  deren  Beschränkung 
verlangt.  Der  Mißbrauch,  welcher  von  manches 
Landesherren  mit  der  Erteilung  von  Indulten 
getrieben  wurde,  führte  in  einzelnen  Fällen  sogar 
zu  einem  Einschreiten  der  höchsten  Reichs- 

gerichte (so  i.  J.  1722  gegen  den  Herzog  von 
Mecklenburg-Schwerin). 

Die  Erteilung  von  Generalindulten  nach 
einem  längeren  Kriege  war  allgemein  üblich.  Su 
z.  B.  auf  Grund  des  westfälischen  Friedens 
(IPO.  Art.  VIII,  §  5)  in  dem  Reichsabschiede 
von  1654  §  170ff.  Nach  Beendigung  des  spa- 

nischen Erbfolgekriegcs  (1713),  wie  nach  der  des 
siebenjährigen  Krieges  verliehen  die  Landes- 

herren der  durch  den  Krieg  am  meisten  betroffe- 
nen Länder  Generalindulte  (Preußen  1763  für 

Schlesien,  Pommern  und  die  Neumark,  Meck- 
lenburg 1768).  Durch  das  preußische  Edikt 

v.  19./V.  1807  wurde  den  Grundbesitzern  ein 
Generalmoratorium  gegeben,  das  später  für  die 
Marken,  Schlesien  und  Pommern  bis  Ende  1818, 
für  Ost-  und  Westpreußen  bis  Ende  1821  ver- 

längert ward. 
3.  Neueres  Recht.  Die  neuere  Gesetzgebung, 

die  zuerst  zu  einer  Beschränkung,  sodann  zur 
Beseitigung  der  Spezialindulte  führte,  knüpft  an 
die  preußische  Prozeßordnung  von  1748  (Cod. 
Friederic.  March.)  und  die  preußische  allgemeine 
Gerichtsordnung  von  1793  (T.  I  Tit.  47  §  1  ff.), 
an.  Danach  können  Moratorien  (Spezialmora- 
torium,  wenn  nur  gegen  einen,  General- 
torium,  wenn  gegen  mehrere  Gläubiger  erteilt) 
nur  noch  in  gerichtlichem  Verfahren  durch  das 
Gericht  unter  gewissen  Voraussetzungen  ge- 

währt werden  (§  3).  Die  preußische  Konk.-O. 
v.  8./V.  1855  (§§421  bis  433)  hat  sodann  unter 
Aufhebung  der  Generalmoratorien  (in  dem  an- 

gegebenen Sinne  der  allgemeinen  Gerichtsord- 
nung) bestimmt,  daß  das  Gericht  ein  Spezial- 

moratorium  höchstens  auf  ein  Jahr  und  nur 
gegen  Leistung  einer  genügenden  Sicherheit  für 

Kapital  und  Zinsen  gewähren  darf.  Bei  Wechsel- 
forderungen, Forderungen  an  Kaufleute  aus  dem 

Geschäftsbetriebe  usw.  war  auch  dies  ausge- 
schlossen. —  In  anderen  deutschen  Staaten 

wurde  die  Erteilung  von  Moratorien  durch  die 
Verfassung  ganz  ausgeschlossen  (Kurhessen 
§  129,  Sachsen  §  54,  Coburg-Gotha  §  57, 
ebenso  Bayern,  G.  v.  25./VII.  1850)  oder  nur 
für  außerordentliche  Fälle  vorbehalten  (Han- 

nover 1840  §  9)  oder  den  Gerichten  überwiesen 
(Oldenburg  Art.  49;  Braunschweig  §  209). 
In  den  Ländern  des  französischen  Rechts 
hatte  der  Code  civil  Art.  1244  ebenfalls  nur  den 
Gerichten  das  Recht  gegeben,  dem  Schuldner 
einen  mäßigen  Ausstand  und  bei  der  Verurtei- 

lung Zahlungsfristen  zu  gewähren.  Doch  soll 

hiervon  nur  „mit  großer  Vorsicht"  Gebrauch 
gemacht  werden.  Ausgeschlossen  ist  die  Ge- 

währung eines  Ausstandes  bei  Wechselschulden 
(Code  de  Commerce  Art.  157).  In  Oesterreich 
waren  die  Moratorien  schon  durch  die  Gerichts- 

ordnung von  1781  §  353  beseitigt  worden.  Das 
englische  Recht  kennt  sie  überhaupt  nicht, 
und  die  Verfassung  der  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  (Art.  1,  Sect.  10  §  1)  verbietet  aus- 

drücklich, Moratoriengesetze  zu  erlassen. 

Im  Laufe  des  19.  Jahrh.  ist  die  Ueber- 
zeugung  eine  allgemeine  geworden,  daß  in 
der  Erteilung  von  Spezialmoratorien  eine 
willkürliche  und  ungerechtfertigte  Begün- 

stigung des  Schuldners  liegt,  welche  durch 
Schwächung  der  Sicherheit  des  Kredits  die 
Rechtsordnung  wie  das  wirtschaftliche  Leben 
stört.  So  erfolgte  denn  auch  die  Aufhebung 
aller  noch  geltenden  Vorschriften  über  Be- 

willigung von  Moratorien  und  Zahlungs- 
fristen bei  der  Verurteilung  durch  die  Gesetz- 

gebung des  Deutschen  Reichs  (EG.  zur 
ZPO.  §  14  Ziff.  4,  EG.  zur  Konk.-O.  §  4). 
Die  gänzliche  Beseitigung  der  Moratorien 
konnte  aber  um  so  mehr  erfolgen,  als  nach 
Aufhebung  der  Schuldhaft  auch  der  zahlungs- 

unfähige Schuldner  nicht  verhindert  ist,  durch 
Verwertung  seiner  Arbeitskraft  sich  eine 
neue  wirtschaftliche  Existenz  zu    gründen. 

4.  Generalindulte.  Im  Deutschen  Reiche 
kann  nur  durch  ein  Reichsgesetz,  in  anderen 
Staaten  nur  durch  Landesgesetz  einGeneral- 
moratorium  gegeben  werden.  Aber  in  Zeiten 
einer  allgemeinen  wirtschaftlichen  Not,  ins- 

besondere während  eines  Krieges  oder  nach 
einem  solchen  kann  es  im  allgemeinen  In- 

teresse des  Volkswohlstandes  liegen,  durch 
Gewährung  eines  Moratoriums  für  alle 
Schulden  oder  einige  Kategorien  derselben 
(Hypotheken-  oder  Wechselschulden)  dem 
wirtschaftlichen  Untergange  ganzer_  Bevöl- 

kerungsklassen vorzubeugen.  Obgleich^  eine 
solche  Maßregel  einzelnen  Gläubigern  Scha- 

den zufügen  kann,  so  ist  ein  Eingriff  in  die 

privatrechtlichen  Verhältnisse  croch  dann 
und  insoweit  gerechtfertigt,  als  dadurch 
während  einer  kurzen  Uebergangszeit  den 

Schuldnern  die  Möglichkeit  gegeben  wird, 

ihren  durch  den  Krieg  erschütterten  Ver- 
mögensstand   wieder    herzustellen.         Em 
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Generalmoratorium  ist  dann  durch  die  aus- 
gleichende Gerechtigkeit  gerechtfertigt  Doch 

darf  rieh  dasselbe  nur  auf  Rückzahlung  des 
Kapitals,  nicht  auf  die  Zahlung  der  laufenden 
Zinsen  erstrecken.  Erhielte  der  Schuldner 

auch  für  die  Zinszahlung  Ausstand,  BO  würde 
dadurch  die  wirtschaftliche  Existenz  der 
Glaubiger,  die  auf  den  Zinsbezug  angewiesen 
sind,    vernichtet,    während   ein   auf   Zahlung 
des  Kapitals  beschränkte«  Moratorium  auch 
dem  Gläubiger,  sofern  er  auch  seinerseits 
Schuldner  ist.  zugute  kommt.  Auch  wird 
durch  ein  I  '.eiieralmoratnriuni  der  wuche- 

rischen Ausbeutung  der  durch  den  Krieg 
in  eine  Notlage  versetzten  Schuldner  ent- 

ogewirkt 
Aus  diesen  Gründen  wurde  auch  in  Frank- 

i  rirli  während  um)  nach  dein  Kriege  von  1870/71 
Ihr   Schulden  aus   Wechseln  und  anderen  Wert- 

papieren ein  Cjeiieralmoratorium  erhissen,  ebenso 

wie    in    dem    ( jeneralgouvernement     Kl«aU-Lo- 
th ringen  fW.  v.   13.  und  20./III.  1871)  dio 

-  Wechsel  erstreckt  wurde.     Auch 

in  Portugal  erlieü  die  Regierang  in  der  wirt- 
schaftlichen und  finanziellen  Not  i.  J.  1891  ein 

rahnoratoriura  von  60  Tagen  für  Schulden 
W.   bsein     und     anderen     Wertpapieren 
L  1'  kret  v.  10./V.  1891). 

5.    Die    Gesetzgebung    im    Weltkrieg. 

Im    Weltkriege    haben    die    .Moratorien    eine 
mdere  Bedeutung  erlangt  England, 

Prankreich,     Rußland,     Belgien,     Serbien, 
terreich-Ungarn,       Italien,      Norwegen, 

Seil  .  rk.    Schweiz,   Bulgarien, 
benland,  Türkei.  Argentinien,  Brasilien, 

Portugal  und   Luxemburg  haben  teils  von 
Anfant:  des  Krieges  an,  teils  ersl  im  Laufe 

elben       Generalmoratorien       einführen 
im  einzelnen  weichen  die  erlassenen 

nach  Umfang  und  Art  viel  von- 
einander ab.     Nur  das  Deutsche  Reich  hat 

torium    erlassen.       Viel- 

BundesratsV.  v.  7./\'III. 
1914  (BGBL   S.  369t)  nur  den   Gerichten 

Zahlungsfristen    ein- 
:.     Damit  ist  wieder  der  Weg 

von    ßperialmoratorien    beschritten.       Da 
iit    konnte   auf   An' 

:ri-t     von     drei     .Monaten 
währen,  i  chuldner    drei 

ind    die    BaftungsfrUt    dem 
;er     nicht  nverhältnismäfl 

.  teh  die  Vollstreckui  - 
'../bell 

ler    waren    die 

ilneh- rt  worden 

(G    v.  i  \  111.  191 ;.   RGBL  S. 
Auch   uefa   der    B  Welt- 

.1.   r.<i'\   ■ 
Idnern,  die  Zahlungsverpflichtungen  im 

Ausland  zu  erfüllen  haben,  bis  zur  künftigen 

Regulierung  dieser  Angelegenheit  ein  Auf- schub erteilt  worden  ist. 

Literatur:  Ueber  das  römische  -und  gemeint 
Recht  s.  namentlich  Schmitt,  llaii'Unich  des  ge- 
meinen  d>  utachen  Zivilprozesses  III,  259 — 26S. 
—  Mittcrnitticr,  Archiv  für  zivil.  Praxis, 

X  VI,  jSOff.  —  Pütter,  Beyträge  zum  T<m- 
8ch*n  Staats-  und  Pürrtmreehte,  1777.  I,  224ff. 

Manrlry,  Zicilr< ehtlicher  Inhalt  der  deut- 

schen Reichsgesetze  §  Si,  4-  Aufl.  —  1*.  Ascoli, 
La  maratoria  ed  il  concordnta  preventivo,  lH98i 

Hau  II,  §  III.  -  Koscher  I,  §  '.)',,  II  § 
ISS.  —  Knies.  Geld  und  Kredit  II,  M8ff.  — 
Hfcvyev,  Studien  über  das  Moratorium  des  Alter* 
tu  ms  und  Mittelalters  im  Rahmen  der  gleich* 
zeitigen  Kreditwirtschaft,  in  Jb.  f.  Nat.,  III.  F., 
LI II.  Bd.,  S.  417  ff.  —  Diefranzös.  Ges.  u,  Verorän. 
aus  den  Jahren  IS70  %ind  1871  in  der  Zeitschr, 
für  Handel-recht  XVI,  flSff.,  666 ff.,  XVII, 
SSXff.  —  Eine  Uebersic.ht  und  Besprechung  der 
hierdurch  entstandenen  Streitfragen,  gibt  Gold- 
Schmidt  m  der  Zeitschrift  f.  Bandeisrecht 

XVII,  294 ff.,  XVIII,  625 ff:  —  Richter.  Ueber 
Moratorien   in   „Recht   und    Wirtschaft",    1914, 

S6ff.  Ueber    die    erlass- neu    Moratorien 
im  Weltkriege  e.  die  Zusammenstellung  von  der 
Handelskammer  zu  Berlin:  Moratorien  und 

andere  Sonderregelungen  des  Zahlungsverkehrs 
im  Auslande  (5,  .l"rf.,  1916).  —  Die  Moratorien, 
dargestellt  vom  Bureau  der  Handele-  und  Qe~ 
werbekammer  für  das  Erzherzogtum  Oest erreich, 
1916.  E.  Loening  (f).  —  O.   Loening, 

Industrieausstellungen 

s.  Ausstellungen, 

Industriesystem 

ine  bei  alleren  Schriftstellern,  z.  B.  J.  F. 
E.  Lotz,  gebräuchliche,  gegenwärtig  aber  nur 
elten  angewendete  Bezeichnung  für  die  von 
Adam  Smith  begründete  Volkswirtschafts- 

lehre im  Gegensatz  zu  dem  Merkanl  ilsystem 
und    dein   pnj  -iokrat  ischeii    oder  Agrikultur- 

in.   Das  wesentliche  Merkmal  desselben 
bildet  der  Satz,  dafi  die  Quelle  i\*'>  National- 

wohlstandes in  der  menschlichen  Arbeit  liege. 
Dai  Wort  „Industrie*1  i -i  also  in  dem  obigen 
Au  druck  al    gleichbedeutend  mit  dem  eng- 

en   „industry"    und    nicht    in    dem    im 
Deul  Itenden    engeren    Sinne    von 

erbefleifi  "der  Großgewerbe  zu  nehmen. 
Der  Ausdruck  ist  somit  mißverständlich  und 

t.  Er  wurde  besser  fttrda 
[ndusti      •  nützende  und  die  Landwirt- 

schaft nicht  oder  nicht  genügend  berfloksiohti- 
Merkaul  il  v  itora  pa    en,  und  Lim  bat 

in  dei  0  jeneu  Samen  n  geben,  wäh- 
rend er  die  „von  der  Schule  fäUchlich  Indu- 

nannte"   Lehre  Adam  Bn 

ab  « i .» ■  „TauHcbwertsystem"   und   al- 
ferkantil- 
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System"  bezeichnet.  Den  meisten  Anspruch 
auf  den  Namen  Industriesystem  hätte 
übrigens  Lists  eigene  Lehre,  da  diese,  un- 

abhängig von  den  merkantilistischen  Vor- 
urteilen in  betreff  der  Edelmetalle,  die  wesent- 

liche Bedingung  des  Kulturfortschrittes  einer 
Nation  in  der  Entwicklung  ihrer  „Manu- 

fakturkraft", d.  h.  ihrer  Industrie,  erblickt. 
Das  von  Smith  vertretene  System  wird  am 
besten  nach  ihm  selbst  .genannt,  wenn  er 
auch  keineswegs  als  der  alleinige  Schöpfer 
desselben  anzusehen  ist.  Wegen  des  In- 

haltes desselben  verweisen  wir  daher  auf 

den  Artikel  über  Adam  Smith.  —  Vgl.  die 
Kritik  der  Bezeichnung  Industriesystem  bei 
List,  Nat.  System  der  politischen  Oekonomie, 
III.  Bd.,  Kap.  29  und  31;  auch  bei  K.  Walcker, 
Handb.  der  Nationalökonomie,  Leipzig  1884, 
V.  Bd.  S.  49. 

LeMs  (•/•).  —  Ludwig  Elster. 

Industriestaat 

s.   Agrarindustriestaat   oder    Industriestaat? 

Infektionskrankheiten. 
1.  Das  Wesen  der  ansteckenden  Krankheiten 

(Biologie).  2.  Die  Bedeutung  der  Infektions- 
krankheiten für  das  Staatsleben  (Epidemiologie). 

3.  Die  Seuchenbekämpfung  auf  Grund  biolo- 
gischer und  epidemiologischer  Forschungsergeb- 

nisse. 4.  Die  für  das  Staatswesen  bedeutungs- 
vollsten Infektionskrankheiten  im  einzelnen. 

1.  Das  Wesen  der  ansteckenden  Krank- 
heiten (Biologie).  Seit  alten  Zeiten  flehte 

die  Menschheit  zum  Himmel  um  Schutz 

gegen  drei  Geißeln:  Krieg,  Hungersnot  und 
Pest.  Allerdings  war  ehemals  der  Begriff 

„Pest",  für  welchen  man  auch  Bezeichnungen 
wie  „Seuche",  „schwarzer  Tod",  „Aussatz" 
u.  a.  m.  benutzte,  sehr  unklar.  Die  medizi- 

nische Forschung  war  eben  noch  nicht  zur 
sicheren  Unterscheidung  zwischen  den  ein- 

zelnen übertragbaren  Krankheiten  gelangt; 
man  faßte  daher  früher  die  verschiedensten 
Affektionen,  wenn  sie  schnell  entstanden, 
in  Massen  auftraten  und  schwer  verliefen  oder 
mit  raschem  Tode  endeten,  ohne  weitere 
Gliederung  gemeinsam  unter  einem  jener 
Namen  zusammen.  Erst  später,  vielfach  erst 
im  19.  Jahrh.,  war  man  imstande,  auf  Grund 

genauer  klinischer  Beobachtungen  spezi- 
fische Krankheitsbilder  zu  entwerfen  und 

dadurch  die  einzelnen  Infektionen  zu  son- 
dern. Die  sonst  auch  für  die  praktische  Me- 

dizin so  fruchtbare,  namentlich  von  Virchow 

geschaffene  Gliederung  pathologischer  Zu- 
stände  nach   dem  anatomischen   Befund 

versagte  jedoch  bei  den  ansteckenden  Krank- 
heiten, besonders  weil  manche  dieser  Affek- 
tionen trotz  ganz  verschiedener  Ursachen 

oft  ziemlich  gleichartige  anatomische  Ver- 
änderungen darbieten.  Das  Wesen  der  In- 

fektion im  allgemeinen  wie  der  einzelnen 
ansteckenden  Krankheiten  hat  man  daher 
erst  verstehen  können,  seitdem  durch  die 
mikroparasitären  Forschungen,  die  von 
Kirch  erus  (1671)  begonnen,  von  He  nie 
(1844)  und  Pettenkofer  fortgesetzt  und  von 
Pasteur,  Robert  Koch  nebst  ihren 
Schülern  zu  so  bewundernswerten  Erfolgen 
geführt  wurden,  die  Aetiologie  der  meisten 
Infektionskrankheiten  ergründet  wurde,  so 
daß  für  jede  von  diesen  jetzt  nicht  nur  ein 
scharf  umschriebenes  klinisches  Bild,  sondern 

auch  jeweils  ein  spezifischer  Erreger 
festgestellt  ist. 

Nach  unseren  gegenwärtigen  Kennt- 
nissen erfolgt  eine  Infektion  nur,  wenn  ein 

niederes  Lebewesen  aus  dem  Pflanzen-  oder 
Tierreich  in  ein  höher  organisiertes  Tier  bzw. 
in  den  Menschen  gelangt.  „Zum  Begriff 

der  Infektion",  sagt  Löffler,  „gehört  un- 
bedingt die  Vermehrung  des  eindringenden 

Organismus  innerhalb  der  Gewebe  des  Wirt- 
organismus, und  zwar  eine  Vermehrung  in 

dem  Sinne,  daß  fortdauernd  gleichwertige 
Individuen  von  den  Eindringlingen  erzeugt 
werden."  Hierdurch  ist  der  Unterschied 
zwischen  Infektion  und  Intoxikation  (wie  sie 

namentlich  bei  Vergiftungen  in  Gewerbe- 
betrieben erfolgt)  gekennzeichnet;  denn  bei 

der  Intoxikation  fehlt  die  im  Organismus  sich 
bildende  Vermehrung  des  Eindringlings.  Es 
muß  jedoch  betont  werden,  daß  nicht  immer 
das  Ansiedeln  von  Mikroben  eine  Krankheit 

erzeugt;  nicht  alle  Kleinlebewesen  sind  pa- 
thogen. Und  auch  nicht  jede  Invasion  oder 

künstliche  Injektion  von  pathogenen  Mikro- 
parasiten  führt  zu  einer  (krankhaften)  In- 

fektion; dazu  ist  noch  die  Krankheitsanlage, 
die  Disposition  des  befallenen  Individuums 
erforderlich. 

Bei  einer  großen  Reihe  von  Infektions- 
krankheiten konnte  man  bereits  den  spezi- 

fischen Erreger  mit  aller  Sicherheit  fest- 
stellen. Es  handelt  sich  hierbei  um  Lebe- 

wesen, die  zumeist  nur  mit  Hilfe  scharfer 
Mikroskope  erkannt  werden  können.  Einige 
von  diesen  Krankheitserregern  gehören  zu 
den  niederen  Tieren,  den  Protozoen,  die 

meisten  dagegen  sind  Spaltpilze  und  werden 

Bakterien  genannt.  Je  nach  ihrer  Gestalt 

spricht  man  bei  letzteren  von  Bazillen, 

Kokken,  Vibrionen,  Spirillen.  Durch  geist- 
reich ersonnene  Methoden  konnte  man  die 

Bakterien  aus  den  Organen  der  Erkrankten 

auf  geeignete  Nährböden  übertragen  und  in 
Reinkultur  züchten.  Durch  Impfung  von 

Versuchstieren  mit  solchen  Reinkulturen, 
ließen  sich  dann  wieder  Krankheitszustände 
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erzeugen,  was  Robert  Koch  namentlich 
bei  der  Tuberkulose  in  völlig  überzeugender 
Weise  gelungen  ist, 

[s1  durch  das  Eindringen  von  Mikro- 
parasiten  eine  Erkrankung  erfolgt,  so  findet 
man  den  Krankheitserreger  ofl  in  den 
Schleimabsonderungen  (Auswurf)  oder  den 
Ausscheidungen  des  I  »armes  und  im  Harn 
des  Infizierten.  Andere  Menschen,  insbeson- 

dere die  nächste  Umgebung  des  Kranken, 
können,  dadurch  daß  de  in  Berührung  mii 
den  Se-  und  Exkreten  des  Infizierten  kom- 

men,   häufig    Schon    wenn    sie    dieselbe    l.ul't der   Kranke  einatmen  (Tröpfcheninfek- 
tion) oder  Gebrauchsgegenstände  dv^  Kran- 

ken anfassen,  angesteckl  werden.    Bisweilen 
erfolgl  die  Debertragung  der  Mikroben  nicht 
von  dem  Kranken  selbst,  sondern  durch  Ver- 

mittlung von  gesunden  Personen  oder  Tieren. 
So    verschleppen    /..    B.    Fliegen    den    An- 
»teckungsstoff,  andere  Tiere  /.  I!.  Ratten  er- 

möglichen in  ihrem »  hrganismus  seine  Vermeh- 
rung.  Manche  Infektionskrankheiten  werden 

durch    Personen    verbreitet,    die    dvn    An- 
steckungsstoff   zwar    aufgenommen    haben, 

aber  selbst   nicht  erkrankt   Bind  (Bazillen- 
b  reita  geheilte  Menschen  können 

!  mge   Zeil    Krankheitserreger  in  sieh 
n  und  verbreiten!  l>a  ne  raussoheider). 
•  den  werden   Personen,   in  welche  pa- 

thogene    Keime  eingedrungen  sind,   krank, 
.  die  Krankheil  in  aller  Heftig- 

keit entwickelt;  die  Krankheit  wird  dann  oft 
aieht  in  ihrer  Gefährlichkeit  erkannt  und 
gerade  von  solchen  Patienten  verbreitet 

werden.    I  »i  r  Infektionsquellen  gibl  ea  noch 
zahh'  ähnl  sei  nur  die  Ansteckt 

Lichkeit   durch    den    Genuß    von    unge- 
bten    Nahrungsmitteln    (Wa    er,    .Milch, ■  ■■    Krank! 

.,  oder  durch  Staub  aus  Räumen, 
nde  [nfektionskranke  be- 

Sind   in  o  oder   n  i 

bogene  Keime  einge- 
drm.  der  minder 

agiert 
ton   I on    Antitoxinen.      Die    Antito 

Infizierten 
i.    Wird  von  dem  Infizierten 

di  t, 

Heilung  ein;  bli  intitoxinbildung  aus, 
liren.    Bei  manchen 

ann    man    dun  I 

er- 

. 
Mit 

dadurch  erhalt«  ■  nun 
,  B.  I 

Anti- 

toxin bildeten,  heilen  und  der  Infektion  aus- 
gesetzte Personen  immunisieren.  —  Im 

menschlichen  Blu1  werden  aber  nach  er- 
folgter Infektion  nicht  nur  Toxine  und  Anti- 
toxine erzeugt,  sondern  noch  mannigfache 

andere  Körper,  die  sieh  im  Serum  des  Er- 
krankten nachweisen  lassen;  die  serolo- 

gischen Untersuchungen  werden  insbeson- dere für  die  frühzeitige  Diagnose  bei  Typhus. 
Cholera  und  Syphilis  verwandt,  und  haben 
dadurch  große  praktische  Erfolge  bei  der 
Seuchenbekämpfung  gezeitigt. 

Das  Eindringen  von  patliogenen  Bak- 
terien in  einen  tierischen  oder  menschlichen 

Organismus    erzeugte    jedoch,    wie    bereits 
erwähnt  wurde,  keineswegs  immer  eine 
Krankheit.  Manche  Personen  sind  gegeü 

gewisse  Krankheitserreger  immun.  Er. 
forderlich  ist  für  die  Entstehung  der  Krank- 

heit, dal)  das  betreffende  Individuum,  welches 
mit  dem  Krankheitserreger  in  Berührung 

gekommen  ist,  i'ür  die  jeweilige  Krankheits- art disponiert  ist.  Die  Anlage  zu  manchen 

Erkrankungen  wird  von  den  Vorfahren  er- 
erbt. Sie  kann  aber  auch  erworben  werden, 

i  und  zwar  durch  vorangegangene  andere  Er- 
krankungen, klimatische  Einflüsse  odei 

Qeberarbeit,  Unterernährung  und  andere 
Faktoren  der  sozialen   Umwelt. 

Auf  Grund  der  vorstehenden  Darle- 
gungen muß  man,  schon  vom  individual- 

hygienischen  Standpunkt  aus,  für  die  Be- 
kämpfung der  I  nickt  iouskrankheileii  folgende 

Maßnahmen  fordern:  Vernichtung  der  Krank- 
heitserreger im  Organismus  des  Erkrankten 

durch  geeignete,  möglichsl  spezifische  Be- 
handlung, Desinfektion  aller  Gegenstä 

die  mit  dem  I n i i/.iert i  ii  in  Berührung  stan- 
den, insbesondere  Beiner  Sc-  und  Exkrete, 

Isolierung  des  Erkrankten,  Fernbalten  tie- 
rischer Krankheitsüberträger,  frühzeitige 

Diagnosenstellung  mittels  serologischer  und 
bakteriologischer  Untersuchungen,   Immuni- 

og  gefährdeter   Personen,    Dhempfi 
lichmachung  durch  alle  verfügbaren  Kräfti- 

gungsmittel und  Verhütung  aller  von  dei    i  - 
zialen    und    physi  ohen    l Imweil    bedir 
Gesundheil 

2.  Die  Bedeutung  der  Infektionskrank- 
heiten für  das  Staatsleben  (Epidemiolo- 

gie). Du'  Infektionskrankheiten  dürfen  je- 
doch nicht  um  vom  individualhygienischen 

Standpunkt  au-  betrachtet  werden.  Denn 
Krankheiten  verbreiten  sich  oft  schnei] 

auf  weite   Volk  l.iei  B    und   fuhren   haul 
obweren      dauernden      Gesundheil  schädi- 

•  n  bzw.   zum  Tode;   es  kommt  hierzu 
ii.nh    vor   allem,    daLi   ziimei  l    dei 

/eine  ich  gar  nicht  i  Ib  I  gegen  dii  e  v 
Honen  schützen  kann,  da  die  Bedingui 
lur  die  \ei breituns  di  r  ansteckenden  Ki 

heilen   in   der   |)|  n   dl  I      n/ialell 
Umwelt,  der  da.-  Individuum  allein 
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lieh  machtlos  gegenübersteht,  gelegen  sind. 
Daraus  ergibt  sich  ohne  weiteres,  daß  Ver- 

hütung und  Bekämpfung  der  Epidemien 
Aufgaben  der  öffentlichen  Hygiene  sind  und 
zu  den  wichtigsten  Angelegenheiten  der 
Staats-  und  Gemeindeverwaltungen  gehören. 
Zutreffend  weist  Gottstein  darauf  hin, 
daß  die  Vernichtung  ganzer  Heere  durch 
Seuchen  das  Schicksal  mancher  Staaten 
entschieden  hat,  und  die  Seuchenzüge  des 

„schwarzen  Todes"  im  Mittelalter  die  Kultur 
ganzer  Landesteile  auf  Jahrhunderte  getilgt 
haben. 

Die  von  den  Staaten  und  Gemeinden  zu 
treffenden  Maßnahmen  müssen  sich  natur- 

gemäß auf  die  Wissenschaft,  d.  h.  neben 
den  biologischen  Untersuchungsergebnissen 
auf  die  Feststellungen  epidemiologischer 
Forschungen  stützen. 

Da  ist,  nun  zunächst  zu  erwähnen,  daß 
nicht  alle  Infektionskrankheiten,  auch  nicht 
immer  solche,  die  häufig  vorkommen,  epi- 

demischen Charakter  zeigen.  So  werden  z.  B. 
bei  Erysipel,  Phlegmone,  Pneumonie  und 
anderen  durch  Bakterien  erzeugten  Erkran- 

kungen Epidemien  gewöhnlich  nicht  be- 
obachtet. 

Die  Epidemien  hat  man  in  Bande  in  ie  n 
und  Endemien  eingeteilt.  Unter  Pandemien 
versteht  man  die  nur  zeitweise  auftretenden, 
aus  anderen  Ländern  eingeschleppten  Seu- 

chen; es  handelt  sich  hierbei  um  die  sog. 
gemeingefährlichen  Infektionskrankheiten 
Pest,  Cholera,  Pocken,  Gelbfieber,  Fleck- 

l'ieber,  Rückfallfieber.  Dagegen  spricht  man von  Endemien,  wenn  die  Seuche  auf  einer 
der  in  dem  jeweiligen  Heimatsgebiet  stets 
vorkommenden  Infektionskrankheiten,  wie 
z.  B.  Scharlach,  Masern,  Diphtherie,  Typhus 
beruht.  Es  ist  jedoch  zweckdienlich,  statt 
der  obigen  Namen  die  neuen  Bezeichnungen 
Fremdseuchen  und  Heimseuchen  zu 
benutzen. 

Es  sei  auch  darauf  hingewiesen,  daß 
manche  Infektionskrankheiten  akut,  andere 
dagegen,  wie  z.  B.  Tuberkulose  und  Syphilis, 
chronisch  verlaufen,  und  daß  der  Charakter 
der  einzelnen  Epidemie  von  der  jeweiligen 
Krankheitsart  abhängt.  Manche  Infektions- 

krankheiten befallen  nur  oder  vorzugsweise 
gewisse  Altersklassen,  so  z.  B.  Scharlach, 
Maseru,  Diphtherie  das  Kindesalter,  andere, 
wie  vor  allem  die  Tuberkulose,  werden  durch 
die  soziale  Umwelt,  wieder  andere,  wie  z.  B. 
die  Grippe,  durch  die  Witterung  beeinflußt. 

Seitdem  man  durch  die  bakteriologischen 
Forschungen  die  Aetiologie  vieler  Infek- 

tionskrankheiten kennt,  wurde  auch  das 
Studium  der  Seuchenentstehung  erleichtert. 
Aber  die  Kenntnis  des  Krankheitserregers 
genügt  noch  nicht,  um  das  Auftreten  von 
Seuchen  zu  erklären.  Im  Experiment,  wo 
man    mit    besonders    empfindlichen    Tieren 

und  starkvirulenten  Bakterien  arbeitet,  folgt 
allerdings  stets  auf  die  Impfung  mit  dem  rein- 

gezüchteten Krankheitserreger  die  ent- 
sprechende Erkrankung.  Die  orthodoxen 

Bakteriologen  sahen  daher  die  alleinige  Ur- 
sache für  die  Entstehung  einer  Seuche  in  der 

Berührung  mit  den  Krankheitserregern.  Daß 
bei  jeder  Epidemie  zahlreiche  Personen  ge- 

sund bleiben,  wurde  mit  mangelhafter  Ex- 
position erklärt,  etwa  nach  der  Art,  wie 

ja  auch  in  der  Schlacht  nicht  jeder  Kämpfer 
von  einer  Kugel  getroffen  werde.  Aber  der 
Hinweis  der  Dispositionisten  auf  die  Ba- 

zillenträger, die  doch  pathogene  Keime  in 
sich  bergen  und  trotzdem  nicht  krank  ge- 

worden sind,  genügt,  um  die  Anschauung  der 
Kontagionisten  als  einseitig  erkennen  zu 
lassen. 

Zahlreiche  Untersuchungen,  die  seit  vielen 
Jahrzehnten    durchgeführt   wurden,    hatten 
die  Aufgabe,  die  Entstehung  der  Seuchen  zu 
erklären.    Pettenkofer,  der  hochverdiente 
Altmeister  der  Hygiene,  schrieb  der  Boden- 

beschaffenheit und  dem  Stande  des  Grund- 
wassers eine  maßgebende  Rolle  bei  der  Ent- 
stehung von  Typhus-  und  Choleraepidemien 

zu,  während  er  die  Typhus-  bzw.  Cholera- 
bazillen  als    harmlose    Schmarotzer   ansah, 

die  erst  im  Boden  eine  Art  Reifungsprozeß 
durchmachen  müßten,  ehe  sie  eine  krank- 

machende Wirkung  entfalten  können.    Diese 
Anschauung  ist  jetzt  nicht  mehr  aufrechtzu- 

erhalten.     Aber   mit   dieser   Betonung  soll 
nicht  gesagt  sein,  daß  die  Entstehung  einer 
Typhus-,  Cholera-  oder  sonstigen  Epidemie 
allein  auf  die  Berührung  mit  den  Bakterien 
zurückzuführen  ist.     Die  Epidemie  kommt 
vielmehr  nur  zustande,  wenn  zugleich  hierfür 
die  erforderlichen  Bedingungen  vorhanden 
sind.     Diese  aber  werden  oft  durch  klima- 

tische Einflüsse,  oft  auch  durch  soziale  Miß- 
stände   erzeugt,    ganz    abgesehen   von    der 

individuellen  Disposition.    Dies  muß  gegen- 
über   der    Kontagionslehre    scharf    hervor- 

gehoben  werden.       Schrieb    doch    Robert 
Koch:   „Seuchen  entstehen  niemals  allein 
durch  Schmutz  und  Unrat,  durcli  Ausdün- 

stungen  dicht   zusammengehäufter   Massen, 
durch  Hunger,  Durst,  Entbehrungen,  über- 

haupt nicht  durch  die  Summe  der  Faktoren, 
welche  man  gewöhnlich  mit  dem  Ausdruck 
,soziales  Elend'   zusammenfaßt,  auch  nicht 
durch  klimatische  Einflüsse,  sondern  durch 
Verschleppung    ihrer    spezifischen    Keime, 
deren   Vermehrung  und   Ausbreitung  aller- 

dings   durch    die   genannten   Einflüsse   be- 
günstigt werden  können."     Also  nur  hin- sichtlich der  Vermehrung  und  Ausbreitung 

der  Keime  wuide  von  Koch  den  genannten 

Einflüssen  eine  Bedeutung  für  die  Seuchen- 
entstehung zugeschrieben.     Mit  Recht  hat 

diesen   Darlegungen  gegenüber   Gottstein 
auf  den  Bericht  Virchows  über  die  ober- 
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Bohlesische  Hungertyphusepidemie  im  Jahre] 
L849  hingewiesen,  wo  es  heißt:  „Epidemien 
gleichen  großen  Warnungstafeln,  an  denen 
der  Staatsmann  von  großem  Stil  lesen  kann, 
daß  in  dem  Entwicklungsgänge  Beines  Volkes 
eine  Störung  eingetreten  ist,  welche  selbst 
eine  sorglose   Politik   nichl   länger  übersehen 

darf."     Den  gegenwärtigen  Stand  der  An- 
schauungen hinsichtlich  der  Bewertung  der 

Krankheitserreger  einerseits  und  der  Krank- 
heitaanlage   andererseits   für  die   Entstehung 
und    Verhütung    der    Seuchen    ei  kennt    man 
wohl  am  besten  aus  einem  Referat,  das  Prof. 

Rimpau  (München)  im  September  L921  auf 

der   Hauptversammlung  des   Deutschen   Me- 
dizinalbeamtem enins  gehalten  hat.     Rim- 

pau   zitierte    Robert     Kochs    Ausspruch 

■  ersten  Erkrankungen  sind  wie  einzelne 
Funken,  welche  in  ein  Strohdach  fallen",  und 
fuhr  dann   fort:   ,,Wir  müssen   heute  sagen, 
daß  die  Bekämpfung  sich  nicht   allein  mit 
dem    Funken    zu    beschäftigen    hat,   sondern 
sich    auch    um    Beschaffenheit    des    Daches 

kümmern  muß."     Das  „Dach"  sind  in  un- 
serem  Fall  die  Menschen,  die  je  nach  den 

bten  Eigenschaften  und  der  Umwelt  sehr 
'■nieden  sind.  Unsere  gesetzliche  Seuchen- 

bekämpfung, auf  die  wir  unten  ausführlich 
zu    sprechen    kommen,    war    jedoch    bisher 
fast    ausschließlich    kontagiomstisch    orien- 

tiert: sie  befaßte  sich  mit  dem  Krankheits- 

r,  berücksichtigte  aber  die  Empfäng- 
liche I  gegenüber  der  Krankheit  zu  wenig. 

Um  Ober  die  gegenwärtige  Bedeutung  der 
eben  für  das  Staatsleben  ein  auf  Tat- 

tzti  .  weder  zu  Qeber-  noch  zu 

itzung    neigendes     Urteil    zu    ge- 
winnen,   muß    man    Bich    an    die    amtlichen 

Aufzeichnungen    der    Erkran- 
kungs-   und   Todesfälle,   die   auf    Infektion 

ad,   halten.      Daß  die   Sta- 
iel  nicht  absolut  zu- 

'.II  nicht  unerwähnt  bleiben; 
!  Verfügung  Btehende 

j. 

Mittel  für  Massenforschung  und  leistet,  mit 
Kritik  angewandt,  immerhin  Brauchbares. 

In  meinem  Art.  „Hygiene,  öffentliche" 
(oben  S.  295 ff.)  habe  ich  bereits  kurz  darge- 

legt; daß  früher  die  Hygieniker  und  die  von 
ihnen  beratenen  Staaten  und  Gemeinden  fast 

ausschließlich  die  Bekämpfung  der  Infektions- 
krankheiten als  Aufgabe  der  Gesundheits- 

pflege betrachtet  haben;  ich  ha.be  dann  an 
der  Hand  einiger  Zahlen  gezeigt,  daß  den 
akuten  Infektionskrankheiten  hinsichtlich 

der  Häufigkeit  der  Erkrankungsfälle  und  im 
Vergleich  mit  vielen  anderen  Krankheilen 
jetzt  nicht  mehr  die  Bedeutung  zukommt 
wie  ehedem,  liier  sollen  nun  einige  weitere 
Zahlenreihen,  die  einen  tieferen  Einblick  in 

die  obwaltenden  Zustände  gewähren,  ge- 
boten werden. 

Zunächst  führe  ich  ein  paar  aus  den 
letzten  Jahren  vor  dem  Kriege  stammende 
Zahlen  über  die  Todesfälle,  welche  auf  den 
Fremdseuchen  beruhen,  an. 

Tabelle  1. 

Es  starben  im  Deutschen  Reich  (24 Staaten) 

im  jiihrl. 

Durch- 
schnitt lies Jahrfünfts 

L906-1910 

au  Pix  keil      .     .     .     . 

,,  Lepra  (Aussatz) 
„  Fleckfieber.   .   . 
„  Cholera    .    .    .    . 

46 

in  den Jahren 

1911  191211913 

35 
1 

15 
1 

1 — 
— — 

Bei  diesen  einst  so  gefürchteieu  Krank- 
heiten handelt  es  -ich  mithin  im  Deutschen 

Reich    zu    normalen    Zeilen    nur    um    recht 

spärlich    Fälle,  die  zum  Tmle  geführt  haben. 
Die    Wirkungen   der   Seuonen   Beil 

Jahre  1877  sind  aus  der  Tabelle  2  zu  erkennen. 
Von  l'1"  i"1'1  Einwohnern 

Kiml- 
und 

1  In Diphtherie and 

Krupp 

•  h- 

husten 

1906) Seit  L906: 

Tj  phus, 
bis  1904: 

Unterleibstyphus 
und 

.  enfieber 

. 

. 
. 

-1.1 

'1  Durchschnitt  :» •)  Durchschnitt  aus  den  4  Jahn  1 
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Die  Tabelle  2  zeigt,  daß  während  der  letzten 
Jahrzehnte  Flecktyphus  und  Pocken  (Cho- 
le  a  ist  überhaupt  nicht  mehr  in  der  amt- 

lichen Statistik  erwähnt)  als  Todesursachen 
nicht  oder  fast  nicht  mehr  mitzurechnen 

sind,  daß  Kindbettfieber,  Scharlach,  Di- 
phtherie, und  vor  allem  Typhus  jetzt  nur  noch 

verhältnismäßig  geringe  Zahlen  darbieten, 
daß  dagegen  Tuberkulose  sowie  die  auf  In- 

fektion beruhenden  Magen-Darmkatarrhe  der 
Säuglinge,  obwohl  auch  sie  in  den  letzten 
Zeiträumen  eine  wesentliche  Verminderung 
aufweisen,  noch  immer  sehr  zahlreiche  Opfer 
fordern. 

Einen  Vergleich  Deutschlands  mit  an- 
deren Staaten  hinsichtlich  der  Todesopfer, 

welche  die  Infektionskrankheiten  während 
der  letzten  Jahre  vor  dem  Kriege  gefordert 
haben,  ermöglicht  die  Betrachtung  der 
Tabelle  3  auf  Seite  432  u.  433. 

Man  entnimmt  der  Tabelle  3,  daß  Deutsch- 
land, namentlich  betreffs  der  Todesfälle, 

die    auf   Pocken,    Fleckfieber    und    Typhus 

zurückzuführen  sind,  weit  kleinere  Zahlen 
aufweist  als  Kußland  und  manche  roma- 

nische Staaten,  deren  kulturellen  Zustände 
an  die  unserigen  nicht  heranreichten. 

Aus  den  Todes  Ziffern  allein,  ganz  ab- 
gesehen davon,  daß  bei  dem  Mangel  einer 

allgemeinen  obligatorischen  ärzt- 
lichen Leichenschau  die  für  die  Statistik 

benutzten  Angaben  unzuverlässig  sind,  er- 
hält man  nun  allerdings  kein  hinreichendes 

Bild  von  der  Häufigkeit  der  Erkrankungs- 
fälle. Wie  wir  unten  sehen  werden,  besteht 

im  ganzen  Deutschen  Reich  bei  den 
Fremdseuchen  Anzeigepflicht  im  Er- 

krankungsfall. Aber  die  Reichsstatistik  hat 
bisher,  m.  W.,  zusammenfassende  Angaben 
hierüber  nicht  geboten.  Nur  über  die  Anzahl 
der  Fälle,  welche  wegen  Infektionskrank- 

heiten in  allgemeinen  Krankenhäusern  auf- 
genommen wurden,  liegen  Mitteilungen  vor; 

soweit  diese  sich  auf  Fremdseuchen  beziehen, 
sind  sie  in  der  Tabelle  4  angeführt. 

Tabelle  4. 

Zugang   der    Krankheitsfälle    in    den    deutschen   allgemeinen 
Krankenhäusern. 

Krankheit 
1877 

bis 
1879 

1881) bis 
1882 

1883 
bis 
1885 

1886 
bis 
1888 

1889 
bis 
1891 

1892 
bis 

1894 

1895 
bis 
1897 

1902 
bis 
1904 

1905 
bis 

1907 

1908 

bis 
1910 

Asiatische  Cholera  .   .   . 

IOII 
6136 

5 

3117 

547i 
1 

1825 
1079 

641 

693 

2 

656 

167 

479 

346 
5586 

119 

81 
1 

286 

160 7 
620 

75 

88 

657 277 

43 Wie  aus  der  Tabelle  4  zu  ersehen  ist,  hat 
bei  allen  angeführten  Krankheiten  die  Zahl 
der  Aufnahmen  fast  ununterbrochen  erheb- 

lich abgenommen.  Da  bei  diesen  Affektionen 
wohl  jeder  Erkrankte  zum  Zwecke  der  Iso- 

lierung in  ein  Krankenhaus  überführt  wurde, 
so   ist  aus   der  starken   Verminderung   der 

Aufnahmeziffern  ohne  weiteres  ein  Rück- 
schluß auf  die  Veringerung  der  Erkrankungs- 
zahlen zulässig.  Die  einmalige  große  Ver- 

mehrung der  Choleraerkrankungsfälle  wäh- 
rend der  Jahre  1892/94  ist  namentlich  auf 

die  Hamburger  Epidemie  des  Jahres  1892 
zurückzuführen. 

starben  an: Tabelle  2 

Seit  1905:  Krankheiten Seit  1905: 

Seit  1905: 
Tuberkulose, 

bis  1904: 

Lungenschwind- sucht 

der  Atmungsorgane 
Magen-  und 

Fleck- 
(ausschl. Diphth., 

Keuchh.,  Tuberk.);  bis 
Darmkatarrh, 
Brechdurchfall; 

Brech- 
Pocken typhus 1904:  akute  Erkran- 

kungen der  Atmungs- 

bis 1904:  akute 
Darmkrankheiten (bis  1904) 

organe  (einschl.  Keuch- (ausschl. Brech- 
husten) durchfall) 

2,6 357,7 

308,6 
M7,3 

116,8 

i,5 

0,6 

346,2 314,5') 

127,7 
125,4 

i,4 

0,2 
304,0 279,52) 

120,0 

138,2 

°,4 

0,1 
255,5 

274,1 
121,6 

i35,o 0,2 
0,06 

218,7 
258,5 

i37,i 

150,7 

0,04 

0,03 
201,9 

239,5 

175,6 
io9,o4) 

0,03 

— 
184,3 

223,9 

197,6 

0,03 

— 165,6 

202,4 

114,8 

— 156,5 

178,4 

122,0 • 

3)  Durchschnitt  aus  den  2  Jahren  1905/06.  4)  Durchschnitt  aus  den  3  Jahren  1902/04. 
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Tabelle  3. 

Staaten Jahr 

(x. 

Von  je  10  000  der  mittleren 

<D     — 

CD    5 

Deutsches  Reich,  -1  Staaten   
(ohne  beide  Mecklenburg)   

mich   

Ungarn,  eigentliches   
Kro  itien  und  Slawonien      .... 

Königreich   
Europäisches  Rußland,  eigentliches .... 

Darunter 

GrOUV.  (Livland,   Kurland  und 
Estland!   

uiisclie  Gonv. (Grodnow,  Wilna  und 
Kowno)   

Weichsel-Gouv.  (Russisch  Polen)  .   .    . 
Zusammen   

Italien       

Spanien   
Schweiz   
Prankreich   

nen   
irlande   

Norwegen   
England  und  Wales   

trJand   
Irland   

1912 
1913 
1911 

L912 
1912 
1912 
lull 

1911 

1911 1911 l'.HI 

1912 

L912 
1912 
1911 

1912 
1913 

1912 
1912 
1911 

1912 

o,oi 

o,9 

o.oo 

o,9 

o,oi 
3,5 

0,04 

4,9 

o,oo 

4,0 

'  •-'  '  1 

4,8 

2,8 

7,8 

o,G 

4,0 

0,8 

2,7 

2,8 

I.c 

t,3 

0,00 
o,i 

0,01 

O.Ol 

5,6 

4,5 7,4 0,8 

0,3 

o,3 

0,2 

' ,3 

0,2 

"■I 

0,5 

o,9 

o,7 

i,4 

i,7 

2,9 

2,5 

5,1 

2,8 

o,S 

1,0 

4,2 

2,1 

2,7 

o,G 

1,0 

3,2 

1,9 

o,7 

3,5 

i,9 i,9 

0,00 

0,1 

0,04 

0,00 

0,04 

0,6 
0,05 

0,2 

0,1 

o,5 

0,01 

0.1 

O.Ol 

0,00 
0,02 

0,1 

1,8 

3,1 

3,' 

3.J 

5,7 

i,7 

i,9 

5,3 

1,0 2,8 

1. 1 

°,7 

1,2 

°,7 

1,8 

1,2 

-.'  ■ 

-.1 

1,8 

5,o 

2,7 

5,7 

3,i ■•'■ 

3,7 

i,9 
i,3 

1,2 

".; 

.;.'' 

i,3 

0,6 

4,9 

2,4 

1  .<> 

0,8 

2,4 

I,'' 

0,8 

0,3 

1,5 
o,5 
2,3 

einige 

in  den 
In    den    deutschen    Bundesstaaten    ist  [lichten  badischen  Angaben  habe  ich 

seit  vielen  Jahren  die  Anzeigepflicht  im  Er-  Zahlenreihen  zusammengestellt,  die 
krankungsfall auch  bei  einigen  Meiinseuchen  I  Tabellen  5  und  G  enthalten  sind. 

•  ben.   Aus  den  hierüber  veröffent-| 
Tab el)  e  6. 

1.  r  k  rank  u  11  j:s-  und  Todes  lii  1 1  e  i  n  Eolge  Scharlach  und   Di  p  h  l  h  e  rie. 

Scharlach Diphtherie  und  Krupp 

räum 1 
Erkrankte <  lestoi  bene Von  Km Erkrankten 

starben 

| 
Erkrankte     Gestorbene 

Von  i"" 

Erkrankten 

tarben 
■ 

12a 

4'< 

to,2 

171" 

(+   5 
1 

Ml- 

.  flipp. 

*)  KruppfalL  15  anzeigepflichtig 

Typhat;    Erkrankung!«    und   Tod< 

Im   1' 

191-1 

'ikii-n- '  ill- II 

M'M 
l6l 

Die  Tabellen  0  und  t;  seigen,  wie  groß  !"• 

krlach,  Diphtherie  und  Typhus  da-  Wr- 
bältc  torbenen  /u  den  Erkrankten 

1  i;  zugleich  entnimmt  man,  dafi  die  Le- 
talität bei  diesen  Infektion  krankheiten, 

(von  der  Au  nähme  bei  Typhui  in  den  Jahren 
tandig  geringer 

worden  1  1. 

Auf  «iruud  von  Pe  l   lelluieTii  in  dl       \i 

tatisti  oben  Angaben  kommt 
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T  a  b  e  1 1  e  3. 

Bevölkerung  starben  an : 

Tuberkulose 
9 

o. >> 

0 

_o   0 

2~ 

0  2 

in 

•So 

»ja  =2 0  S  — 

-3  u d  E  3 
22  s ja 

0 

CO 

ü  °  ö 

'S  S-2 

sp 

0  55  c3 

re 

darunter 

Ul            +, 

de
r 
 

Lu
ng
en
 

un
d 
 a

ku
te
 

Mi
li
ar
tu
- 

be
rk
ul
os
e 

u.    CO 

§0 

iL,   C 
Ol    3 

Ol 

0 
P3 

H 
3 
PS 

e« 

fc-i 

GL, 
CD 

h3 

Al
le
n 
 

To
d.
 

Ur
sa
ch
en
 

üb
er
ha
up
 

13.4 
2,0 

15,3 

0,3 

0,03 
16,1 _ _ 

0,00 

0,4 
0,3 

0,02 
0,00 

i55,5 

12.4 
1 9 

14,3 

0,3 

o,°3 
15,9 

— — 

0,00 

0,4 

0,3 

0,02 
0,00 

149,9 

. 25,6 

i,5 

18,6 
0,02 

4,4 2,6 

i,9 

265,5 

34,o 

1,8 12,6 

0,00 

1,4 i,9 

°,4 o,3 

229,9 

. 

41,2 

3,i 

4,3 
— 

2,6 1,6 

0,2 

o,9 

251,7 

- 34,9 

i,9 

4,7 

ii,5 

0,00 0,1 
1,6 

1,9 

2,0 

0,4 
0,4 

i,9 

232,7 

273,6 

- 0,8 • • - 

3,o 

2,9 

. 176,2 

. . 

3,o 

— . 0,6 

o,5 

191,0 
i,9 

— 

0,4 

0,4 

192,8 

4,4 
0,1 

i,9 

i,7 

265,4 

4.2 

M,9 
2,2 

7,(> 

0,01 

o,9 

0,6 

0,6 

o,oo 
0,00 

181,5 

12, 0 

3,2 

15,2 

2,3 

32,7 — 

°i°4 

o,9 

1,1 

217,9 

(4.3 6,1 

20,4 

0,3 

22,8 . 

o,3 

0,3 

141,2 18,0 3.7 21,8 

i,3 

22,1 
0,1 

0,3 

0,1 

0,5 

. 

195,9 

9,4 

2,5 n,9 
o,9 

26,5 

— 

0,03 

0,1 

0,4 

149,2 
io,6 

3,6 

14,2 

0,4 

5,7 — 
0,02 

0,02 0,2 0,01 

!23,I 

17.9 
4-3 

22,1 
0,2 0,8 

14,9 
— 2,2 — 

o,5 

0,4 

0,02 

0,1 
134,6 

10,4 
3,3 

!3,7 

0,4 
0,04 

i3,9l) 

— 

0,00 0,02 

0,3 

°>2 

0,1 

0,00 

133,3 

'!,7 

5,9 
17,1 

0,6 
0,2 

M,i2) 

— 
0,01 0,01 

0,4 

0,4 

0,02 

— 151,0 

[7,0 4 5 

21,5 

o,5 

0, 

1 18,5') — 

0,00 
o,oo 

0,2 

0,2 

0,1 — 

164,6 

*)  Bei  Kindbettfieber  ist  das  Verhältnis  der  Anzahl  der  Todesfälle  zu  je  10  000  Gesamtgeborenen 
berechnet.  a)  Berechnet  wegen  der  Nichtbeurkundung  von  Totgeborenen  auf  die  Lebendge- borenen. 

Grotjahn  zu  einer  Bewertung  der  Infek- 
tionskrankheiten für  den  gegenwärtigen 

Staat,  die  hier  kurz  zu  kennzeichnen  ist. 
In  seiner  im  Jahre  1912  erschienenen  „So- 

zialen Pathologie"  führte  er  über  die  akuten 
Infektionskrankheiten  u.  a.  aus:  „Schon 
vor  der  bakteriologischen  Aera  haben  die 
europäischen  Kulturvölker,  an  ihrer  Spitze 
England,  auf  rein  empirischem  Wege  durch 
Städteassanierung  die  Seuchen  wirkungsvoll 
■eingeschränkt.  Mit  dem  Aufschwung  der 
Bakteriologie  hat  dann  Deutschland  die 
Führung  in  diesem  Kampfe  übernommen, 
der  zurzeit  so  gut  wie  entschieden  ist.  Wo 
heute  die  oben  erwähnten  Seuchen  auftreten, 
liegt  es  niemals  mehr  an  der  Unfähigkeit  der 
Medizin  und  Hygiene,  sondern  nur  an  der 
der  Verwaltungsbehörden  und  dem  Kultur- 

stande des  betreffenden  Landes,  wenn  sie 
zu  einem  mehr  als  sporadischen  Vorkommen 

gelangen."  In  seinen  1921  veröffentlichten 
„Leitsätzen"  äußerte  er  sich  dahin,  daß  die 
sozialpathologische  Betrachtung  „die  Be- 

deutung der  heute  noch  immer  so  übermäßig 
betonten  ansteckenden  Krankheiten  erheb- 

lich sinken  läßt.  Namentlich  sind  es  die 
eigentlichen  Seuchen,  die  durch  eine  solche 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V 

Betrachtung  verlieren.  Dagegen  lenkt  eine 
soziale  Betrachtung  die  Aufmerksamkeit 
auf  die  chronischen  ansteckenden  Krank- 

heiten, wie  Tuberkulose  und  Geschlechts- 
krankheiten, hin;  denn  sie  zeigt,  daß  es  bei 

der  Bekämpfung  dieser  Krankheiten  nicht 
nur  auf  die  Beachtung  der  Krankheitser- 

reger, sondern  auch  auf  die  Besserung  der 
sozialen  Zustände  ankommt."  Auf  dem  im 
Jahre  1921  veranstalteten  1.  Deutschen 
Gesundheitsfürsorgetag  legte  Grotjahn  in 
seinem  Bericht  u.  a.  folgendes  dar:  „Der 
Krieg  hat  uns  gelehrt,  daß  die  großen 
Seuchenzüge  früherer  Zeiten  für  uns  wohl 
für  immer  ihre  Schrecken  verloren  haben. 
Denn  obgleich  an  Hunderten  von  Stellen 

Typhus,  Flecktyphus,  Cholera,  Pocken  aus- 
brachen, so  ist  es  doch  dank  rechtzeitiger 

Erkenntnis  der  ersten  Fälle  mit  Hilfe  der 
bakteriologischen  Untersuchungsmethoden 
und  schneller  Isolierung  der  Fälle  gelungen, 
die  Zahl  der  Todesfälle  auf  eine  bisher  in  der 

Geschichte  unerhört  geringe  Zahl  herabzu- 
drücken und  eigentliche  Seuchenzüge  fast 

ganz  zu  vermeiden;  die  Probleme  des  Kamp- 
fes gegen  die  akuten  Infektionskrankheiten 

brauchen  daher  nicht  mehr  im  Vordergrund 
28 
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■weder  der  theoretischen  Forschung  noch  der 
praktischen  Betätigung  des  behördlichen 
Apparates  zu  stehen.  Um  so  mehr  drangen 
sich  aber  die  im  eigentlichen  Sinne  sozial- 
hygienischen  Aufgaben,  die  sich  vorwiegend 
mit  der  Bekämpfung  und  Verhütung  chro- 

nischer Krankheiten  and  Körperfehler  na- 
mentlich der  Kinder  und  Frauen  befassen,  in 

den  Vordergrund  des  hygienischen  Interesses." Der  Ansicht  Grutjahns  wird  man  im 
wesentlichen  zustimmen  kennen.  Es  ist 

richtig,  daß  die  Verhütung  der  Fremdseuchen 
in  der  Hauptsache  eine  Kulturfrage  des  be- 

treffenden Staates  ist  Es  trifft  auch  zu, 
daß  jetzt  neben  den  Problemen  des  Kampfes 

gegen  die  akuten  Infektionskrankheiten  be- 
deutungsvolle Aufgaben  gegenüber  den  chro- 

nischen Infektionskrankheiten  und  auf  an- 
deren Bozdalhygienischen  Gebieten  zu  lösen 

sind.  Die  wissenschaftliche  Forschung  und 
die  Betätigung  der  Behörden  dürfen  nicht 
mehr,  wie  ehedem,  fast  ausschließlich  auf 
die  akuten  Infektionskrankheiten  beschränkt 
sein:  sie  sollen  aber  auch  nicht,  was  den 
Worten  Grotjahns  entnommen  werden 
könnte,  in  ihrem  Eifer  bei  der  Seuchen- 

bekämpfung nachlasse  a.  Man  darf  die  Be- 
deutung dir  Seuchen  nämlich  nicht  lediglich 

nach  der  Häufigkeil  bewerten.  Mit  Rechl 
Dt  lim t stein:  ..Nicht  immer  ist  es  die 

Häufigkeit,  viel  häufiger  die  Gefährlich- 
keit eines  Leidens,  welche  für  die  Gesell- 

e  hat."  Wir  haben  aus  un- 
Tabellen  5  und  6  ersehen,  daß  zurzeit 

die  Letalität  bei  den  Heimseuchen  Scharlach, 

Diphtherie,  Typhus  verhältnismäßig  gering 
i-t.  Abi  r  bei  manch«  a.  Fn  mdseuchen  ist  die 

,.,tät  überaus  hoch;  Bie  beträgt  bei  Pest 
bei  Pocken  20—  60%, 
Wir  wii  i  n  nicht,  ob 

die    jetzt    verhältn;  I      .  ringe    Letalität 
•  b  naht  wieder  vet- 

rrößern  wird;  e    ist  durchaus  möglich,  daß 
■/  dl  r  El  i  t   Krank!. 

.acht  ist,  oder  daß 

der  e>  gen  ••  ..r:  gl  n   Mensi 

fkeit 
 vmi  den  Vor- i  :i,    die    die    l  etreffi  öden    Krankheit«  n 

über
  

Wie 

dem  aui  h   ei;  iui  b  di  r  *  baraktei  der  Heim- 

Auf  I 

in    di  '  ung    i  na- 
Heil-  und  lin- 

munaera)  und  dei  <  en  Maßnal 
•    . 

d,  daß  die 

.n  Zukui  ' 
der    Bekämpf  i  'In  h 
kulturell  rank- 

heiten  tuwend 

begr..  nur  daraul  bil 

die  Krätze,  gegen  die  man  seit  langer  Zeit 
zuverlässig  wirkende  Heilmittel  besitzt,  in 
den  letzten  Jahrzehnten  vor  dem  Kriege 
stets  die  gleiche  starke  Verbreitung  zeigte, 
im  wesentlichen  aber  nur  in  den  kulturell 
unteren  Volksschichten  herrschte;  die  Wissen- 

schaft versagte  gegenüber  dieser  Volkskrank- 
heit keineswegs,  wohl  aber  die  kulturelle 

Entwicklung.  Und  was  hier  von  der 
Krätze  angeführt  wurde,  gilt  sinngemäß  auch 
für  die  Bekämpfung  der  Darmerkrankungen 
bei  den  Säuglingen,  der  Tuberkulose  und  der 
Geschlechtskrankheiten.  Nur  durch  tief- 

greifende Aenderungen  auf  den  Gebieten 
der  Volkswirtschaft,  der  Volksbildung  und 
Ethik  können  hierbei  befriedigende  Zustände 
herbeigeführt  werden. 

Schließlich  ist  noch  ein  für  den  Staats- 

wissenschaftler wichtiges  Problem  der  Seu- 
chenbekämpfung zu  erwähnen:  Die  Be- 

ziehungen der  Infektionskrankheiten  zur 

Rasse hygiene.  Von  manchen  Rassehygie- 
nikern  wurde  früher  betont,  daß  die  Epi- 

demien durch  Alistilgung  der  Widerstands- 
unfähigen insbesondere  in  den  Reihen  der 

Kinder  geradezu  eine  Auslese  erwirken  und 
zur  Verbesserung  der  Rasse  beitragen.  Hier- 

aus wurde  dann  gefolgert,  daß  in  der  Be- 
kämpfung der  Infektionskrankheiten  eine 

Gefahr  für  die  Nation  liege.  Es  sei  jedoch 
sogleich  betont,  daß  die  deutschen  führenden 

Rassehygieniker,  insbesondere  Schall- 
maver  und  l'loetz  jede  kulturelle  und  hu- 

manitäre Einschränkung  in  jenem  Zu- 
sammenhang lür  indiskutabel  erklärt  haben. 

In  der  Tat  gibt  es  zunächst  ja  viele  Infek- 
tionskrankheiten, welche  die  Bassetüchtigen 

i  benso  hinraffen  wie  die  schwachen  Vari- 
anten, liier  trifft  der  Vergleich  mit  der 

Schlacht  ZU,  in  der  die  großen  und  kräftigsten 
Soldaten  ebenso  wie  die  konstitutionell 

Minderwertigen    von    der    gleichen    Granate 
zerrissen  werden.  Ja  man  hat  sogar  beobach- 

tet, daß  bisweilen  gerade  die  gesündesten 
Pei  onen  am  ehesten  gewisse  Infektions- 

krankheiten, wie  i.  B.  der  Grippe  des  Herb* 
1918,  erliegen.  Zuzugeben  ist,  daß 

Menschen  \"n  schwacher  Konstitution  sich 
i     manche     lnli  klionskraiikheiteii,     ins- 

n  'I  uberkulo  e,  weniger  wider* 
Btandsfähic  zi  gen.  Aber  die  Minderwertig* 
keit  der  Konstitution  wird  ja  nicht  immer 
ererbt  und  pererbt,  Mindern  i.-t  oft  nichts 
andere-  ab  da-  Folge  ungünstiger  sozialer 
Zustände.  Die  Verbe  erung  der  kulturellen 
\ eii  jUtni  e  und  die  anderen  biaber  ai 

wandten  und  in  Zukunft  noch  wirkungsvolle! 
zu    ge  i.dii  iidi  n    Seucbenbeklmpfungsmaß* 
nahmen   haben   für  da     Staat   W<    '  n   BIM  M 

überragende  Bedeutung,  daß  man  sich  mit 
hierbei  ei 

trichtigung    in    ra    i  bygk  n  1 1  •  r    B  m  k  bt 
I  ill  ii   kann. 
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3.  Die  Seuchenbekämpfung  auf  Grund 
biologischer  und  epidemiologischer  For- 

schungsergebnisse. Solange  man  keine 
sicheren  Kenntnisse  von  dem  Wesen  der  In- 

fektionskrankheiten besaß,  stand  man  den 
Seuchen  völlig  hilflos  gegenüber.  In  früheren 
Jahrhunderten  wurden  große  Feuer  auf 
Straßen  und  Plätzen  angezündet,  weil  man 
glaubte,  dadurch  die  in  der  Luft  vermuteten 
krankmachenden  Ausdünstungen  vernichten 
zu  können,  oder  man  nahm  zu  Wallfahrten 
seine  Zuflucht;  zeitweise  verbrannte  man 
die  Juden  in  der  Meinung,  sie  hätten  die 
Brunnen  vergiftet. 

Aber  man  ahnte  doch  schon  in  frühen 
Zeiten,  daß  die  Gefahr  von  den  Erkrankten 
ausgeht  und  gelangte  so  auf  den  Gedanken 
der  Absonderung.  Sie  wurde  bei  dem 
Aussatz  (Lepra)  mit  aller  Strenge  durch- 

geführt, und  mit  Hilfe  der  Leprösenanstalton 
hat  man  die  besten  Erfolge  erzielt.  Aber  die 
Verschiedenartigkeit  der  einzelnen  Seuchen 
erschwerte  die  Einrichtung  wirkungsvoller 
Maßnahmen. 

Die  Erkenntnis,  daß  die  Völker  ein  ge- 
meinsames Interesse  an  dem  Kampf  gegen 

die  Seuchen,  die  ja  an  der  Landesgrenze 
nicht  haltmachen,  besitzen,  drang  erst  spät 
durch;  zunächst  suchte  jeder  Staat  nur  sich 
gegen  die  Einschleppung  der  Seuchen  zu 
schützen.  So  entstanden  die  Bestimmungen, 
für  die  der  Name  Quarantäne  geprägt 
wurde.  Diese  Einrichtung  wurde  zuerst  im 
15.  Jahrh.  von  der  Republik  Venedig  ge- 

schaffen. Die  Reisenden  und  die  Schiffs« 
guter  wurden  40  Tage  (quaranta)  zum  Zwecke 
der  Beobachtung  abgesondert.  Die  bei 
diesem  schablonenhaft  durchgeführten  Sy- 

stem sich  ergebenden  Schäden  für  Handel 
und  Verkehr  waren  jedoch  der  Anlaß,  daß 
die  Quarantäne,  die  in  vielen  Ländern  zu- 

nächst nach  dem  Vorbild  von  Venedig  an- 
gewandt worden  war,  erst  auf  10  oder  7  Tage 

herabgesetzt  und  seit  den  60er  Jahren  des 
19.  Jahrh.  fast  allgemein  aufgegeben  wurde. 
Bei  der  gewaltigen  Entwicklung  des  See- 

verkehrs war  dies  nicht  anders  möglich. 

,, Man  stelle  sich  vor",  bemerkt  Gump recht, 
„welche  Ausdehnung  eine  Quarantäne- 

station etwa  in  Hamburg  hätte  haben  müssen, 
um  derartige  Mengen  von  Schiffen  und 
Menschen  aufzunehmen." 

Allmählich  sahen  die  europäischen  Staa- 
ten aber  ein,  daß  sie  der  Seuchengefahr  ge- 

meinsam entgegentreten  müssen.  So  kam  es 
1838  auf  Frankreichs,  1843  auf  Englands 
Anregung  zu  entsprechenden  internatio- 

nalen Konferenzen.  Naturgemäß  war  es 
jedoch  damals  noch  überaus  schwer,  eine 
Einigung  zu  erzielen.  Nach  mehreren  frucht- 

losen Versuchen  wurde  zum  ersten  Male  1892 

in  Venedig  eine  Verständigung  aller  see- 
fahrenden Völker  erreicht.     Hiernach  sollte 

die  Quarantäne  nur  bei  den  kleineren  ver- 
seuchten Schiffen  angewandt  werden,  nicht 

aber  bei  den  großen,  die  mit  Aerzten  und 
Desinfektionsapparaten  ausgerüstet  sind.  Als 
jedoch  1892  die  Cholera  in  Hamburg  ausbrach 
und  von  dort  aus  sich  verbreitete,  griffen  die 
meisten  Staaten  zu  den  früheren  Quarantäne- 
maßnahmen  zurück.  Erst  durch  neue  inter- 

nationale Konferenzen  in  Dresden  1893  und 

in  Venedig  1897  wurde  eine  zeitgemäße 
Gestalt  der  Abschließung,  zunächst  nur  bei 
Cholera  und  Pest,  geschaffen.  Hiernach  ist 
allein  der  durch  Untersuchung  und  Nach- 

frage an  Bord  festzustellende  Gesundheits- 
zustand der  Reisenden  entscheidend,  gleich- 

gültig, ob  das  Schiff  aus  einer  verseuchten 
Gegend  kommt  oder  nicht.  Die  Maßnahmen 
betreffen  nur  Kranke  oder  Verdächtige, 
während  Gesunde  unbehelligt  bleiben.  Die 

Waren  gelten,  von  gewissen  Ausnahmen  ab- 
gesehen, als  nicht  verseucht  und  sind  qua- 

rantänefrei. Auf  den  dann  folgenden  inter- 
nationalen Uebereinkünften  1897,  1903  und 

zuletzt  1911  in  Paris  wurden  diese  Bestim- 
mungen noch  erweitert. 

Die  Hauptpunkte  der  Pariser 
Uebereinkunft,  deren  Beschlüsse  1913 
dem  Deutschen  Reichstage  (siehe  Druck- 

sache Nr.  1232,  13.  Legislaturperiode,  I. 
Session,  1912/13)  unterbreitet  wurden,  sind 
folgende:  Jede  Regierung  muß  von  dem 
ersten  in  ihrem  Gebiete  festgestellten  Pest-, 
Cholera-  oder  Gelbfieberfall  den  übrigen 
Regierungen  sofort  Nachricht  geben;  es 
sollen  hierbei  sobald  als  möglich  Mittei- 

lungen angefügt  werden  über  Ort  und  Zeit 
des  Krankheitsursprunges  und  Zahl  der 
Fälle,  bei  Pest  außerdem  über  das  Vorhanden- 

sein der  Rattenpest  oder  einer  ungewöhn- 
lichen Rattensterblichkeit  und  bei  Gelb- 

fieber über  das  Vorkommen  der  den  Krank- 
heitserreger übertragenden  Mücke  Stegomya 

calopus.  Die  Desinfektion  von  Waren 
erfolgt  nur  bei  Cholera  und  Pest,  und  ist 
nur  zulässig,  wenn  die  Gegenstände  als  mit 

Ansteckungsstoff  verunreinigt  erachtet  wer- 
den; getragene  Wäsche,  alte  Kleider,  Bett- 
zeug, Hadern  und  Lumpen  können  jedoch, 

im  Falle  von  Pest  oder  Cholera,  unabhängig 

von  jeder  Feststellung  der  Desinfektion  unter- 
worfen oder  von  der  Einfuhr  ausgeschlossen 

werden;  Briefe,  Bücher,  Zeitungen  usw. 

(ausschließlich  Postpakete)  unterliegen  we- 
der einer  Einfuhrbeschränkung  noch  einer 

Desinfektion.  Für  die  Behandlung  der 
Reisenden  ist  maßgebend,  ob  das  Schiff 

als  „verseucht"  bzw.  „verdächtig"  oder  als 
„rein"  angesehen  wird.  Ist  das  Schiff  ver- 

seucht, so  werden  die  Kranken  sofort  aus- 
geschifft und  abgesondert,  die  Verdächtigen 

beobachtet  und  überwacht;  sinngemäß  gelten 

diese  Bestimmungen  für  die  verdächtigen 
Schiffe.    Auf  Schiffen  mit  Pestratten  hat  die 

28* 
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Vernichtung  der  Ratten  so  früh  als  möglich 

zu  erfolgen.  Schiffe,  die  mit  Gelbfieber  ver- 
seucht sind,  müssen  in  Landern,  in  denen  die 

Stegomya  vorkommt,  wenn  irgend  möglich, 
200  in  von  der  Küste  vor  Anker  gehen,  da 
die  Mücken  erfahrungsgemäß  eine  solche 

Entfernung  nicht  überfliegen  können.  Be- 
merkt sei  noch,  daß  tue  Pariser  Konferenz 

ihr  Augenmerk  noch  besonders  auf  die 
Pilgerzüge  am  Koten  Meer  gerichtet  hat.  Ob 

die"  Bestimmungen  der  Pariser  Ueberein- kunft  während  des  Weltkrieges  ihre  Gültig- 
keit behielten  und  in  welchen  Ländern  sie 

tatsächlich  anerkannt  wurden,  hat  man  bis- 
her nicht  erfahren. 

Die  Absonderung  der  gefährlichen  Kran- 
ken, die,  wie  oben  erwähnt,  schon  seit  vielen 

Jahrhunderten  gehandhabt  wurde,  war  je- 
doch nicht  das  einzige  im  Kampfe  gegen  die 

Seuchen  angewandte  Mittel  der  verbakterio- 
chen  Zeit  Man  hatte  längst  beobachtet, 

dal)  bei  jeder  Seuche  die  Sterblichkeit  in 

alten  Städten  mit  krummen,  schlecht  ge- 
haltenen Straßen,  verunreinigtem  Boden  und 

mangelhaften  Brunnen  besonders  hoch  war. 
So  schritt  man  zu  all  den  Maßnahmen,  die 

unter  dem  -Namen  Städtereinigung  zu- 
sammengefaßt werden. 

Die  Engländer  waren  das  erste  moderne 
Volk,  da-  seit  etwa  1840  die  auf  jenen  Be- 

iitungen    beruhenden    Theorien    in    die 
Tat  umsetzte.    In  der  Public  Health  Act 

^48  wurde  den  zu  gründenden 
Gesundheitsämtern   die    Sorge   für   An- 

■r wachung  von  Entwässerungs- 
und   Schwemmkanälen,    Brunnen,    Pump- 

itungen,  Beseitigung  aller  Ab- 
fall-   und    Schmutzstoffe,    Einführung   von 

in     allen     öffentlichen     und 

Eriraten  Häusern,  Errichtung  von  Schlacht- 
•  rwaohung    gefährlicher    Ge- 

und     Reinigung     der 
Straf  ifsichtigung   der    Wohnungen, 

iitlich  in  öffentlichen  Wohnhäusern  und 
Kelk  e  unschädlicher  Be- 

rtragen.    Diese 
ilaßnahmen  zeitigten  u.  a.  di  n 

Ion,  WO  früher  jede 
Zahl    von 

■.  hinrafft'  .  nein    Herr 
wur  . 

1  der  Städtereii 

[i  ahmt, Mitte 

■    Jahrb.  herum  wurden  in  München 
und    Berlin    untei  ofl  16    lvt  ten< 

• 

isum.  offen; 
am:  bnel] 

B  nicht  nur 
i  Ineben  und  I >ai 

die  al>  Typhu  fürchtet  « 
I  Bau  der 

nalisationen  eine  ganz  niedere  Typhussterb- 
lichkeit aufwiesen.  Andererseits  aber  konnten 

diese  gesundheitstechnischen  Maßnahmen, 
deren  hygienischer  Nutzen  nicht  hoch  genug 
veranschlagt  werden  kann,  in  Anbetracht 
der  Verschiedenartigkeit,  welche  die  Infek- 

tionskrankheiten zeigen,  nicht  für  die  Be- 
kämpfung aller  Seuchen  genügen. 

In  Deutschland  ließ  man  es  auch  an  vielen 

anderen  wirkungsvollen  Einrichtungen,  die 
sieh  auf  die  gerade  bei  uns  erzielten  bahn- 

brechenden bakteriologischen  und  serolo- 
gischen Forschungsergebnisse  stützten, 

keineswegs  fehlen.  Zunächst  sei  jedoch  noch 
darauf  hingewiesen,  daß  das  Deutsche  Reich 

im  Zusammenhang  mit  den  oben  geschil- 
derten Vereinbarungen  auf  den  internatio- 

nalen Konferenzen  Bestimmungen  über  die 
gesundheitliche  Behandlung  der  Seeschiffe 
in  den  deutschen  Häfen  nebst  einer  Des- 

infektionsanweisung  für  Seeschiffe  vorge- 
schrieben hat.  Die  deutschen  Küsten  wurden 

mit  7  Quarantäneanstalten,  die  eine  den 
zeitgemäßen  Anschauungen  entsprechende 
Wirksamkeit  zu  entfalten  haben,  versehen. 
Die  ärztliche  Untersuchung  der  Auswanderer 
wurde  durchgeführt. 

Unter  dem  Eindruck  der  Pockenepidemie, 
die  nach  dem  Kriege  1870/71  in  Deutschland 
dreimal  soviel  Menschenopfer  wie  der  Krieg 

gekostet  hatte,  wurde  das  Reichsimpf- 
gesetz  im  Jahre  1874  verabschiedet.  Zu 
weiteren  reiehsgesetzlichen  Maßnahmen,  die 
der  Seuchenbekämpfung  dienen  sollten,  kam 
es  aber  erst  infolge  der  Choleraepidemie  des 
Jahres  1893.  Nach  langjährigen  Vorarbeiten 
wurde  das  Reichsgesetz  v.  30./ VI.  1900 
betreffend  die  Bekämpfung  gemein- 

gefährlicher Krankheiten  geschaffen. 
Es  erstreckt  sieh  nur  auf  die  (pandemisohen) 
Fremdseuchen:  Aussatz,  Cholera,  Fleck- 
Fieber,  Gelbfieber,  Pest  und  Pocken;  die 
wiederholl  unterbreiteten  Vorschläge,  das 
Gesetz  auch  auf  die  Beimseuohen  zu  be- 

ziehen,  wurden  vom   Reichstag  abgelehnt, 
weil    man    meinte,    die    Bekämpfung    dieser 
I  nie), i  um  krankheileu    könne    besser    durch 

die   Lanti'  bung  erfolgen,   und   die 
v.iin  chen  werte  Einheiuichkeit  würde  durch 

das  im  Jahre  L876  gegründete  Kai  Brüche 
Ge  u  ii  dheiti  a  m  I  und  den  im  Jahre  L900 

[deten  Reiohsgesundheitsral  er- 
reicht   werden.     Bemerkl   sei  noch,  daß  der 

Bundesrat,  nach  j  5  Abs.   11 
tnzeigepflicht    auch   auf   andere    Krank 

hi  iii-n  au idehnen  kann. 

.Nach  dem  genannten  I  ■«■  eti  i  I  bei  den 
■  gelohnten  Affektionen  jede  Er- 

krankung und  jedl  '  il  OH  ie  jeder 
Verdächtige  der  zuständigen  Polizeibehörde 

Uefa    anzu/.  igen,       l  '"■    .\  o  II 
pflicht  bestebl  insbe  ondere  für  den  Ar/.t, 
den   I1..U  halt  ud  und  gi  .-.  benen* 
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falls  für  den  Leichenschauer.  Die  Polizei 

hat  von  der  Anzeige  dem  zuständigen  be- 
amteten Arzt  Kenntnis  zu  geben.  Dieser  hat 

dann  die  erforderlichen  Ermittlungen  über 
Art,  Stand  und  die  Ursache  der  Krankheit 
vorzunehmen.  Um  die  Verbreitung  der  ge- 

meingefährlichen Krankheiten  zu  verhüten, 
können  Absperrungs-  und  Aufsichtsmaß- 

regeln angeordnet  werden.  Kranke  oder 
verdächtige  Personen  können  einer  Beobach- 

tung unterworfen  und  abgesondert  werden. 
Die  Desinfektion  der  in  Betracht  kommenden 
Räume  und  Gegenstände  kann  angeordnet 
werden.  Die  dem  allgemeinen  Gebrauch 
dienenden  Einrichtungen  für  Versorgung 
mit  Trink-  und  Wirtschaftswasser  und  für 
die  Fortschaffung  der  Abfallstoffe  sind  fort- 

laufend durch  staatliche  Beamte  zu  über- 
wachen. Die  Gemeinden  sind  verpflichtet, 

für  die  Beseitigung  der  vorgefundenen  ge- 
sundheitsgefährlichen Mißstände  Sorge  zu 

tragen. 
Es  leuchtet  sofort  ein,  daß  ein  Seuchen- 

gesetz, das  sich  nur  auf  die  genannten  6 
Fremdseuchen  bezieht,  unzureichend  ist.  Mit 
Recht  wurde  bereits  auf  der  Tagung  des 
Deutschen  Medizinalbeamtenvereins  im 
Jahre  1902  von  Wodtke  darauf  hingewiesen, 
daß  in  dem  Zeitraum  von  1891—1900  an 
jenen  6  Affektionen  zusammen  2301,  an  den 
anderen  Infektionskrankheiten  aber  1435059 
Personen  gestorben  sind.  Eine  Ergänzung 
des  Reichsgesetzes  durch  Maßnahmen  in 
den  einzelnen  Bundesstaaten  war  daher 
dringend  erforderlich. 

Braunschweig  machte  hierbei  den  An- 
fang mit  seinem  G.  v.  26./VI.  1904.  t  In 

Preußen  wurde  das  Gesetz,  betreffend 
die  Bekämpfung  übertragbarer 
Krankheiten  v.  28./VIII.  1905  geschaffen. 
Die  übrigen  Bundesstaaten  begnügten  sich 
mit  entsprechenden  ministeriellen  Verord- 

nungen. Alle  diese  Maßnahmen  lehnen  sich 
an  das  Reichsseuchengesetz  an  und  er- 

gänzen es,  allerdings  in  den  einzelnen  Bun- 
desstaaten besonders  hinsichtlich  der  An- 
zeigepflicht recht  verschiedenartig.  An  be- 

rechtigter Kritik  dieser  Gestaltung  fehlt  es 
nicht.  Wir  kommen  noch  weiter  unten  darauf 
zu  sprechen,  bei  welchen  Krankheiten  in 
den  einzelnen  Bundesstaaten  die  Anzeige 
zu  erfolgen  hat. 

Außer  den  genannten  durch  die  Gesetz- 
gebung oder  ministerielle  Verordnungen  ge- 

schaffenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 
hat  man  noch  eine  beträchtliche  Anzahl 
weiterer  Einrichtungen  getroffen.  Dazu  ge- 

hören insbesondere:  Hygienische  Lehrstühle 
und  Institute  sowie  bakteriologische  und 
serologische  Untersuchungsanstalten,  In- 

stitute für  experimentelle  Therapie,  beson- 
dere Krankenanstalten  für  Infizierte,  Des- 

iafektions  Vorschriften,     Desinfektionsanstal- 

ten, Desinfektorenschulen,  Anstalten  für  Un- 
gezieferbekämpfung u.  a.  m. 

Hervorzuheben  ist  hierbei,  daß  man  den 
Arbeiten  der  Hygienischen  Institute  und 
der  Institute  für  experimentelle  The- 

rapie eine  Reihe  von  spezifischen  Mitteln 
zur  Heilung  und  Immunisierung  verdankt. 
Es  handelt  sich  hierbei  teils  um  Extrakte 
aus  Bakterien  (z.  B.  Kochs  Tuberkulin), 
teils  um  Antitoxine,  die  aus  dem  Serum  der 
mit  Toxinen  geimpften  Tiere  gewonnen  wur- 

den (z.  B.  Behrings  Diphtherieserum),  teils 
um  Impfstoffe,  in  denen  sich  abgetötete 
Bazillen  befinden  (z.  B.  Kolles  Cholera-  bzw. 
Typhusimpfstoff),  teils  um  chemische  Prä- 

parate (z.  B.  Ehrlichs  Salvarsan).  Die  An- 
sichten der  Fachmänner  über  den  Wert 

dieser  und  ähnlicher  Mittel  für  die  Heilung 
und  Immunisierung  gehen  noch  weit  aus- 

einander. Immerhin  sind  diese  Medika- 
mente zum  Teil  wenigstens  von  hoher  Be* 

deutung;  es  ist  daher  erforderlich,  daß  die 
wissenschaftlichen  Institute,  die  sich  der  Er- 

findung und  Verbesserung  solcher  Stoffe 
widmen,  mit  allen  notwendigen  Einrich- 

tungen ausgestattet  werden.  Zugleich  ist  zu 
wünschen,  daß  diese  Schutz-  und  Heilmittel, 
welche  nicht  nur  im  persönlichen,  sondern 
auch  im  öffentlichen  Interesse  zur  Anwen- 

dung gelangen  sollen,  den  in  Betracht  kom- 
menden Personen  auf  Kosten  der  Allgemein- 

heit überlassen  werden,  damit  niemals  mehr, 
wie  es  z.  B.  häufiger  schon  beim  Diphtherie- 

serum vorgefallen  ist,  eine  Schutzimpfung 
aus  Mangel  an  Geld  unterbleibt  und  dann 
Anlaß  zu  einer  mehr  oder  minder  großen 
Epidemie  wird.  Auch  die  allgemeine  Schutz- 

impfung gegen  Pocken  erfolgt  ja  auf  Staats^ 
kosten,  ebenso  wie  die  sehr  erheblichen  Aus- 

gaben für  die  oft  wiederholten  Impfungen 
beim  Feldheer  gegen  Cholera  und  Typhus, 
die  namentlich  gegen  die  letztere  Krankheit 
von  sichtbarem  Nutzen  waren,  naturgemäß 
von  der  Militärverwaltung  bestritten  wurden. 

Ueber  die  Desinfektionsvorschriften 
ist  zu  bemerken,  daß  sie  im  Anschluß  an  die 
oben  genannten  Reichs-  und  Landesgesetze 
bzw.  -Verordnungen  betreffend  die  Seuchen- 

bekämpfung geschaffen  wurden.  Da  die 
Desinfektionsvorschriften  immer  nur  nach 
erfolgter  Krankheitsmeldung  angewandt 
werden  können,  die  Anzeigepflicht  bei  den 
jeweiligen  Infektionskrankheiten  aber,  wie 
erwähnt  wurde,  in  den  einzelnen  Bundes- 

staaten recht  verschiedenartig  gestaltet  ist, 
so  bestehen  naturgemäß  große  Unterschiede 
in  den  Staaten  auch  bei  der  Durchführung 

der  Desinfektion.  Die  vorliegenden  Desinfek- 
tionsvorschriften sind  überdies  veraltet.  Dar- 

um wurden  in  Preußen  am  8./II.  1921  neue 
Desinfektionsvorschriften  erlassen.  Hierbei 
wird  namentlich  gegenüber  dem  bisherigen 

System,  bei  dem  die  Desinfektion  lediglich 
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am  Schlüsse  der  Krankheit  erfolgte,  die 
laufende  Desinfektion  während  der  Erkran- 

kung in  den  Vordergrund  gestellt.  Dadurch 

soll  zugleich  das  gesundheitspolizeiliche  In- 
teresse für  die  Desinfektion  auf  die  behan- 

delnden Aerzte  und  die  Gemeindebehörden 

ausgedehnt  werden.  Ob  die  neuen  preu- 
ßischen Vorschriften  insbesondere  in  den 

Landgemeinden  durchführbar  sein  werden, 

bleibt  abzuwarten.  Die  neue  1 'esinl'ektions- 
Ordnung  stellt   gewiß   einen    Fori  sehnt  t    dar, 
begegnel  aber  vielen  Bedenken,  so  daß  es 
zweifelhaft  ist,  ob  tue  anderen  Gliedstaaten 
das  preußische  Beispiel  nachahmen  werden. 

All  tue  oben  genannten  Schöpfungen  ge- 
nügen den  obwaltenden  Bedürfnissen,  die 

sieh  ohne  weiteres  aus  unseren  Dar- 

legungen erkennen  lassen,  noch  nicht.  Dies 
kam  insbesondere  auf  der  Bohon  erwähnten 

Tagung  des  Deutschen  Medizinal- 
beamtenvereins i.  J.  1921  deutlich 

zum  Ausdruck  Welche  Forderungen  gegen- 
wärtig gestellt  werden,  zeigen  die  auf  jener 

Tagung  einstimmig  angenommenen  Leit- 
eätze, die  hier,  ihrer  Bedeutung  gemäß, 

wörtlich  wiedergegeben  werden  sollen;  sie 
lauten: 

1.    Eine  Vereinheitlichung  der   Seuchen- 

ting  im  Reiche  ist  im  Interesse  der  Be- äinpfung    und    Erforschung   der    Heimseuchcn • 

ichbar  wird  angesehen,  daß  a)  der 
-rat  auf  Grund  des  §  5  II  des  Reichsgeset/.cs 
Send  die  Bekämpfung  der  gemeingefähr- 
D   Krankheiten   v.  SO    VII.    1900  eine  An- 
•  pf lieht   einführt   und  Leitsätze  oder  An- 

eui    Bekämpfung    der   betreffenden 
t,  die  der  Seuchengesetzgebung 

;  Interlage  dienen, 
b]  das  Reich  durch  da  ondheitsamt 

di>-  Einheitlichkeit  auf  dem  Gebiete  der  Seuchen- 
rbeiführt. 

.  Reiche  und  in  den  einzelnen  Län- 
dern •  olbsl  Indigkei  I  dea  M  e- 

dizinalw.  den    Verwalte 
i 

dab"  die  A  i  arwal- 
•  richtet 

•flicht  ai  im 

Erkrankung!*  und  Todesfalle  für  folgende 

G  nick- !,  Ruhr,  Schar- 
lach, Teil«  Ty- 

M'Il. 

RuekfaJJ  lieber,    K  rab- 

M.i 
...i-  li- 
itcln, 

Eaiekstarre,  Kiadbettfii  ber,  R 
dlfi.! Ixrkulose 

and  der  I 
Runder 

6.  Das  Reichsgesetz  über  die  obligatorische 
Leichenschau,  das  seit  60  Jahren  gefordert 
wird,  ist  für  die  Erforschung  und  Bekämpfung 
dei  einheimischen  Seuchen  unbedingt  notwendig. 
Die  Leichenschau  ist  in  der  Regel  durch  Aorzte, 
ausnahmsweise  durch  anderes  Gesundheitsper- 

sonal auszuführen. 

7.  Die  Ermittlungen  sind  grundsätzlich  von 
den  beamteten  Aerzten  des  Staates  vorzunehmen, 
alle  Beschränkungen  bei  der  Anordnung  und 
Ausführung  der  Ermittlungen  haben  fortzufallen. 
Krniit  tlungsbögen,  die  als  Unterlage  der 
Berichte  über  Ermittlungen  dienen,  sind  für 
alle  Krankheiten,  die  in  Frage  kommen,  vom 
Reiche  auszuarbeiten;  ihre  Einführung  ist  don 
Einzelstaaten  nahezulegen. 

8.  Eine  Reichsdesinfektionsordnung  ist  zu 
fordern. 

9.  Die  Frage  der  sanitätspolizeilichen  Be- 
handlung und  der  Entschädigung  der  Bazillen- 

träger ist  vom  Reiche  zu  regeln. 
10.  Die  Kosten  zur  Bekämpfung  anstecken- 
der Krankheiten  sind  soweit  als  möglich  aus 

öffentlichen  Mitteln  zu  tragen. 
11.  Voraussetzung  für  eine  volle  erfolgreiche 

Seuchenbekämpfung  ist  verständnisvolle  Mit- 
wirkung der  Bevölkerung.  Zu  diesem  Ende 

ist  hygienische  Volksbelehrung  beginnend 
im  Schulunterricht  dringendes  Erfordernis. 

Diese  Leitsätze  sind  ohne  'weiteres  ver- 
ständlich und  können  in  allen  Stücken  ge- 

billigt wrerden.  Sie  bedürfen  jedoch  insofern 
noch  einer  Ergänzung,  als  der  Hinweis  fehlt, 
daß  zu  den  wichtigsten  Gegenwartsforde- 

rungen bei  der  Seuchenbekämpfung  auch  die 
Beseitigung  oder  Milderung  der  zahlreichen 
sozialen  Mißstände,  die  hier  nicht  im  ein- 

zelnen angeführt  zu  werden  brauchen,  sowie 
die  moralische  Erziehung  gehören, 

4.  Die  für  das  Staatswesen  bedeutungs- 
vollsten Infektionskrankheiten  im  ein- 

zelnen. Die  Ausführungen  in  den  3  ersten 
Abschnitten  dieser  Abhandlung  konnten 
zuinei  t  nur  allgemeiner  Art  sein,  so  daß  die 
einzelne   Infektionskrankheit    nach   ihrem 

We  en,  ihrer   Bedeutung  für  das  Staatsleben 
und  den  speziellen  Bekampfungsmaßnahmen 
nicht  hinreichend  geschildert  werden  konnte. 

besondere]  wenn  auch  dem  verfüg- 
bar! i!  Raum  enl  prechend  nur  kurz  ge- 

italtete  Darlegungen  über  die  wichtigsten 
ansteckenden  Krankheiten  sollen  daher  hier 

noch  angereiht  werden. 
Die    Infektionskrankheiten    kann    man 

nach  mehreren,  b0  z.  B.  nach  klinischen  oder 
nach  ätiologi  chen  Ge  ichtspunkten  gliedern; 

in  die  •- im  „Handwörterbuch"  ist  jedoch  die 
auch  in  di  n  Auflage  von  Fr&nkel 

■  andte   Einteilung  naofa  der  Art,   wie 
einzelnen    Infektionskrankheit    in    dea 

-  bzw.  Lande  b  ingen  berück- 
■'  wurde,  zweckdienlich. 

■  i  jedoch,  daß  in  der  folgenden 
•  iebt  die  Tuberkulose  und  die  G*- 

ichlechtskrankheiten    unerwähnt    Mai* 
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ben,  da  diese  Gebiete  in  besonderen  Artikeln 

dieses  „Handwörterbuchs"  erörtert  werden. 
A.  Die  von  dem  Keichsseuchengesetz 
berücksichtigten    Infektionskrank- 

heiten. 

Wir  beginnen  mit  den  3  Infektionskrank- 
heiten, mit  denen  sich  auch  die  Pariser  Kon- 
ferenz vom  Jahre  1911  befaßte:  Cholera, 

Gelbfieber,  Pest;  hier  schließt  sich  dann  die 
Besprechung  der  3  anderen  Fremdseuchen  an. 

1.  Cholera  asiatica:  Die  Cholera 
herrscht  seit  1817  in  Indien.  Robert  Koch 

entdeckte  dort  den  Erreger,  den  Komma- 
bazillus, der  sich  in  großen  Mengen  im 

Darm  des  erkrankten  Menschen  findet.  Die 
Verbreitung  der  Cholerabazillen  erfolgt  von 
Mensch  zu  Mensch,  indem  die  Darmentlee- 

rungen der  Infizierten  auf  irgendeine  Weise 
mit  den  Nahrungsmitteln,  die  andere  Per- 

sonen genießen,  in  Berührung  kommen.  Die 
Eingangspforte  für  den  Erreger  ist  hier  stets 
der  Mund.  In  der  Regel,  wie  z.  B.  bei  der 
Hamburger  Epidemie  im  Jahre  1892,  kommt 
die  Seuche  dadurch  zustande,  daß  kranke 
Personen,  zumeist  solche  aus  der  schiffahrt- 

treibenden Bevölkerung,  die  gar  nicht  oder 
nicht  sogleich  als  cholerakrank  erkannt 
wurden,  ihre  Darmentleerungen  in  einen 
Fluß,  dessen  Wasser  ohne  hinreichende  Fil- 

tration für  Trinkzwecke  benutzt  wird,  ge- 
langen lassen.  Bei  Cholera  sind  Daueraus- 

scheider und  Bazillenträger  festgestellt  wor- 
den. Choleraepidemien  entwickeln  sich  bei 

der  Temperatur  unseres  Klimas  in  der  Regel 
nur  im  Sommer  oder  Herbstanfang.  Von  der 
Erkrankung  bleiben  Personen  mit  normalen 
Verdauungsorganen  gewöhnlich  bewahrt, 
weil  die  von  Gesunden  im  Magen  gebildete 
Salzsäure  die  Choleravibrionen  tötet.  Durch 
Untersuchungen  des  Darminhaltes  oder  Harns 
auf  Cholerabazillen  oder  des  Serums  auf  seine 

spezifische  Reaktion  gegenüber  den  Vi- 
brionen ist  die  Diagnose  im  Verdachtsfalle 

schnell  und  sicher  zu  stellen.  Wie  bei  dem 

Ausbruch  aller  gefährlichen  Infektions- 
krankheiten haben  dann  die  3  Maßnahmen: 

Anzeige,  Absonderung  des  Kranken,  Desin- 
fektion der  von  ihm  benutzten  Wohnräume 

und  seiner  Gebrauchsgegenstände  zu  er- 
folgen. Die  wichtigsten  vorbeugenden  Ein- 

richtungen sind  eine  einwandfreie  Wasser- 
versorgung und  Kanalisation  sowie  eine 

strenge  Ueberwachung  der  schiffahrttreiben- 
den Bevölkerung. 

2.  Gelbfieber:  Wenn  man  auch  den 
Erreger  dieser  Krankheit  noch  nicht  kennt, 
so  weiß  man  doch,  daß  die  Infektion  lediglich 
durch  Vermittlung  der  Mücke  Stegomya 
calopus  zustande  kommt.  Diese  jetzt  aner- 

kannte Tatsache  wurde  von  dem  kubanischen 
Arzte  Finlay  im  Jahre  1881  entdeckt.  Eine 
Gelbfieberepidemie   ist   bei  uns   unmöglich, 

weil  bei  der  Temperatur  in  unserem  Klima 
die  gefährliche  Mücke  nicht  leben  kann. 

3.  Pest:  Die  Pest  ist  seit  1860  in  Süd- 
china festgestellt  worden.  Da  der  Verkehr 

mit  China  beschränkt  ist,  wurde  diese  Seuche 
langsam  und  bisher  verhältnismäßig  wenig 
verbreitet.  Als  Erreger  der  Krankheit  wurde 
im  Jahre  1896  ein  Bazillus  gleichzeitig  von 
zwei  Japanern,  dem  Pasteur-Schüler  Yersin 
und  dem  Robert  Koch-Schüler  Kitas ato 
entdeckt.  Die  Krankheit  tritt  als  Drüsen- 
(Bubonen-)pest  und  als  Lungenpest  auf. 
Die  Verbreitung  der  Bazillen  kann  bei  Lun- 

genpest durch  Tröpfcheninfektion  statt- 
finden. Gewöhnlich  erfolgt  aber  die  Ueber- 

tragung  durch  Ratten;  zu  dieser  Erkenntnis 
führte  die  Beobachtung,  daß  kurz  vor  oder 
gleichzeitig  mit  dem  Auftreten  der  Seuche 
beim  Menschen  zahlreiche  Ratten  an  Pest 
starben.  Die  Ratten  können  durch  Berüh- 

rung mit  den  Abgängen  pestkranker  Tiere 
und  Menschen  infiziert  werden;  eine  große 
Rolle  bei  der  Ratteninfektion  spielt  aber  der 
Pestfloh.  Die  Ausdehnung  der  Seuche  bei 
den  verschiedenen  Volksschichten  hängt 
wesentlich  von  der  Kultur  und  besonders  der 
Reinlichkeit  ab.  Nach  Flatten  erkrankten 

in  Bombay  während  eines  längeren  Zeit- 
raumes von  den  sozial  tiefstehenden  Hindu- 
kasten 53,7,  von  den  Brahminen  20,7,  den 

Mohammedanern  13,7,  den  Parsis  4,6,  den 

Juden  5,2,  von  Europäern  0,8°/oo-  Die  Ge- 
fahr, daß  es  einmal  bei  uns  zu  einer  Pest- 

epidemie kommen  könnte,  ist  gering.  Die 
3  Pestfälle,  die  1893  in  Wien  erst  bei  einem 
Laboratoriumsdiener  und  dann  bei  seinem 
mit  dem  Wesen  der  Pest  wohl  vertrauten 

Arzt  und  der  Krankenpflegerin  zu  verzeich- 
nen waren,  mahnen  jedoch  zu  besonderer 

Vorsicht.  Mit  Erfolg  wurden  Schutzimp- 
fungen gegen  die  Pest  durchgeführt. 

4.  Pocken  (Variola):  Der  Erreger  der 
Pocken  ist  noch  nicht  festgestellt  worden. 
Da  die  unmittelbare  Uebertragung  von 
Mensch  zu  Mensch  bei  dieser  Seuche  besonders 
leicht  ist,  so  ist  die  Ansteckungsgefahr  sehr 
groß.  Seit  dem  Jahre  1874  ist  in  Deutsch- 

land das  Impfgesetz  in  Kraft,  wodurch  be- 
wirkt wurde,  daß  der  jetzigen  Generation 

der  deutschen  Aerzte  Pockenfälle  so  gut 
wie  nie  zu  Gesicht  kommen.  Im  Weltkriege 
vermehrte  sich,  wie  nicht  anders  zu  erwarten 
war,  auch  bei  uns  die  Pockenerkrankungszahl. 
Im  J.  1917  wurden  in  Deutschland  3043, 
i.  J. .  1918  einschließlich  des  Frühjahrs 
1919  etwa  1300  Krankheitsfälle  verzeichnet, 
dagegen  wurden  in  Oesterreich,  das  den 
Impfzwang  nicht  eingeführt  hatte,  im  Jahre 
1915  bereits  23500  Pockenfälle  festgestellt. 

Die  Impfung  von  Menschen  mit  Kuhpocken- stoff zum  Zwecke  der  Krankheits Verhütung 
wurde  zuerst  von  dem  englichen  Landarzte 

Jenner  im  Jahre  1796  systematisch  durch- 
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geführt.  Bayern  und  Hessen  haben  den 
Impfzwang  für  Säuglinge  seit  1807,  Baden 
für  Schulkinder  seit  1808.  In  Deutschland 

wird  jetzt  bei  der  Impfung  stets  Kuhpocken- 
lymphe (früher  Lymphe  von  anderen  ge- 
impften Mensehen)  verwandt,  wodurch  die 

syphilitischen  oder  sonstigen  Anstek* 
kungen  vermieden  werden.  Zur  Herstellung 
des  Impfst effes  wurden  in  Deutschland  22 
staatliche  lmpfanstalten  geschaffen.  Der 
durch  die  Impfang  erzielte  Schutz  währt 
nur  einige  Jahre;  Wiederholungen  sind  daher 
erforderlich.  Die  Zwangsimpfung  erstreckt 
sich  in  Deutsehland  auf  die  Rinder  im  1.— 2. 
und  im  12.  Lebensjahr.  Auf  Grund  eines 
ärztlichen  Zeugnisses  wird  vorübergehend 
Befreiung  von  der  Impfpflicht  bewilligt  In 
Deutschland  werden  jährlich,  nach  Angabe 
vni!   Gumprecht,  etwa  6%  der  Gesamt- 

Lkerung  geimpft.  Die  Kosten  für  den 
Impfstoff  und  die  zumeist  von  den  Amts- 

ärzten ausgeführten  Impfungen  sind,  über- 
bei  den  heutigen  Preisen,  allerdings 

nicht  gering,  müssen  aber  im  Hinblick  auf 
die  großen  Erfolge  getrauen  werden.  Daß 
selbst  bei  der  Impfung  mit  Kuhlymphe  ge- 
legentlicb  eine  unliebsame  Be^leiterschei- 
nuiiL'  auftritt,  ist  zuzugeben.  Die  Gefahr  ist 
jedoch  nicht  Mi^rroß,  daß  deshalb,  wiediezahl- 
und  einflußreichen  Jmpfgegner  verlangen,  das 
Impfgesetz  beseitigt  oder  gemildert  (Ein- 

führung der  Gewissensklausel  Dach  englischem 
Vorbild)  werden  darf.  Erforderlich  ist  aller- 
diüL'-,  daß  diejenigen,  welche  nachgewiesener- 

maßen infolge  der  Impfung  in  ihrer  Gesund- 
beeinträchtigt  werden,  auf  Staatskosten 

zu  •  ■  n  sind.     (VgL  Art.  „Impfung 
itzpockenimpfune  i  u.  Impfwe 

h.    Fleckfieber   (Flecktyphus,    Ty- 
phus  exanthematicus):  Der  Erreger  isl 

kannt    Da  die  Verbreitung  des  Krank- 
•i    durch    die    Kleiderlaus 

erfoi.  bt  daraus  schon  hervor,  daß 
it  kulturellen  Mißständen  eng 

•   Tafel  9  entnimmt 
man,  daß  in  den  letzten  Jahren  Mir  dein 

Ule  in  Deutsehland 
und  auch  im  iropa  fe  i 

nur  in  Rußland  und  in  cb-Üngarn 
■  i  man,  daß  die 

Zahl  der  Erki  an  Flecktyphus  in 
Deutsehland  seil  1871  tark  zurückgegangen 
isl  and  in  dei  i  r  dem  l 
nur  Päfie 

sind  wühl  sämtlich  auf  Einschlpppungen  aus 
.  and    zurückzuführen.        Wal 

•  bland  'l fall»-  zu  verzek  ' 
•  and  U  im  .1  Im  Hii 

lf,  dafi  d  •  •  glirhkeit  aller    ' 
:   für  r  l'-i  |d 

tragun^r   der    1  u\    ist,    n 

diese  Ziffern  als  gering  bezeichnet  werden. 
Und  aus  der  verhältnismäßig  kleinen  Anzahl 
der  Todeszahlen  geht  hervor,  daß  man  in  den 
angewandten  Maßnahmen  der  Desinfektion 
und  Läusevertilgung  wirkungsvolle  Vor- 
bcugungsmittel,  die  sich  besonders  während 
der  deutschen  Besetzung  Polens  bewährt 
haben,  besitzt. 

6.  Aussatz  (Lepra):  Der  Erreger,  ein 
Bazillus,  ist  bereits  von  dem  norwegischen 
Arzte  Hansen  i.  J.  1873  entdeckt  und 
dann  von  Neißer  im  Jahre  1879  genauer 
beschrieben  worden.  Der  Leprabazillus  ist 
in  den  Organen  und  im  Nasenschleim  des 
Erkrankten  nachweisbar.  Die  Verbreitung 
tles  Bazillus  erfolgt  von  der  Nase  her  sowie 
von  zerfallenen  Stellen  der  Zunge,  des 
Rachens  oder  der  Haut  aus.  Die  Krankheit 
ist  sehr  langwierig.  Nach  amtlichen  Angaben 
wurden  i.  J.  1908  in  Deutschland  25 
Leprakranke,  darunter  19  in  Preußen,  1  in 
Bayern,  1  in  Sachsen  und  4  in  Hamburg 
festgestellt.  Im  J.  1919  zählte  man  in 
Deutschland  37  Kranke.  In  tropischen  und 
subtropischen  Gebieten  ist  die  Krankheit 
stärker  verbreitet.  In  Deutschland  gibt  es 
nur  einen  (seit  1848  bekannten)  Lepraherd, 
nämlich  im  Kreise  Memel.  Als  erfolgreichstes 
Mittel  gegen  die  Seuche  hat  sich  die  Isolie- 

rung erwiesen,  die  bei  dieser  Krankheit  schon 
im  Altertum  und  im  Mittelalter  zur  An- 

wendung gelangte.  Ein  deutsches  Lepra- 
heim  für  16  Kranke  befindet  sich  in  Memel. 

B.  Die  von  den  Landesseuchen^e- 
setzen  bzw.  -Verordnungen  berück- 

sichtigten Infektionskrankheiten. 
Bisher  hat  man,  wie  schon  erwähnt,  von 

einer  das  ganze  Deutsche  Reich  umfassenden 
Einheitlichkeit  bei  der  Bekämpfung  der 
Heimseuchen  abgesehen,  weil  man  meint, 
daß  hierbei  mit  den  Eigentümlichkeiten  in 
den  einzelnen  Staaten  zu  rechnen  ist,  und  daß 
sieh  diesen  Besonderheiten   die  in   dem  je« 
weiligen  Gliedstaate  getroffenen  Maßnahmen 

i  anpassen  können.    Daher  ist  für  die 
nun  folgenden  Infektionskrankheiten  die  An« 

■  pfficht  in  den  einzelnen  Gliedstaaten 
nicht  ranz  einheitlich  geregelt 

j .  Diphtherie:  Der  Erreger,  ein  Bazillus, 
wurde  18BA  von  Löff ler  entdeckt  Die  Ver- 

breitung der  Krankheit  Während  der  letzten 
Jahrzehnte  isl  aus  unseren  Tafeln  9  nnd  b 
zu  ersehen.  Trotz  der  Abnahme  der  Sterbe- 

ziffern ist  die  Diphtherie  immer  Doch 
der  gefährlichsten    Krankheiten   des    Kindes- 
alters.   I  >ie  Del  ei  Folgt  \  on  Mensch 

'•].  i!  eii  durch   Tröpfcheninfektion   oder 
Berührung  von  Gegenständen,  die  der  Ki 
benutzt   bat     Auch   Bazillenträger  spielen 
i>ei  dir  Verbreitung  dieser  Seuche  eine  Kelle. 

D    durch    lial.ti  riologü  che 

tricbi  ran  •    i 
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schnell  mit  Sicherheit  gestellt  werden.  Die 
für  den  behandelnden  Arzt  zur  Entnahme 
des  Untersuchungsstoffes  erforderlichen 
keimfreien  Instrumente  werden  in  den  Apo- 

theken vorrätig  gehalten  und  kostenlos  ab- 
gegeben; die  bakteriologische  Untersuchung 

findet  in  bestimmten  Anstalten  ebenfalls 
kostenlos  statt.  Es  sind  nicht  nur  die  Kran- 

ken abzusondern,  sondern  auch  deren  Ge- 
schwister sind  bis  zur  völligen  Trennung 

von  dem  Erkrankten  bzw.  bis  zur  Wohnungs- 
desinfektion vom  Schulbesuch  fernzu- 

zuhalten. Auf  die  Prophylaxe  in  Schulen, 
Instituten  u.  dgl.  ist  besondere  Sorgfalt  zu 
legen.  Als  zweckdienlich  haben  sich  nament- 

lich in  Großstädten  die  Besuche  von  Diph- 
therieschwestern, welchen  von  den  Amts- 

ärzten die  Ueberwachung  hinsichtlich  Des- 
infektionsvorschriften übertragen  wird,  er- 

wiesen, soweit  sie  mit  dem  erforderlichen 
Takt  und  Verständnis  auftreten.  Der  Nutzen 
des  Behringschen  Serums,  das  seit  1892 
angewandt  wird,  ist  jetzt  fast  ganz  allge- 

mein anerkannt,  sowohl  als  Heil-  wie  als 
Schutzmittel,  wenngleich  der  Rückgang  der 
Seuche  wohl  gewiß  nicht  allein  auf  dem 
Gebrauch  des  Serums  beruht. 

2.  Scharlach:  Der  Erreger  ist  noch 
nicht  bekannt.  Auch  Scharlach  tritt  vor- 

zugsweise im  Kindesalter  auf  und  ist  eine 
noch  immer  zahlreiche  Opfer  fordernde 
Krankheit.  Ueber  die  Verbreitung  dieser 
Affektion  unterrichten  die  Tabellen  2  und  5. 

Die  Verbreitungsweise  und  die  prophylak- 
tischen Maßnahmen,  besonders  hinsichtlich 

des  Schulbesuchs  von  Geschwistern  des  Er- 
krankten, sind  dieselben  wie  bei  Diphtherie. 

3.  Spinale  Kinderlähmung  (Polio- 
myelitis acuta  epidemica):  Der  Er- 

reger ist  noch  nicht  festgestellt  worden.  Die 
Uebertragung  erfolgt  hauptsächlich  durch 
Tröpfcheninfektion.  In  Deutschland  kamen  im 
Jahre  1909  etwa  1000  Fälle,  namentlich  in 
Westfalen  vor.  Anzeigepflicht  besteht  bei 
dieser  Krankheit  in  den  meisten  Gliedstaaten, 
in  Preußen  zeitweise  nach  Bedarf. 

4.  Typhus  abdominalis  (Unterleibs- 
typhus): Im  Jahre  1884  hat  Gaffky  den 

Typhusbazillus,  der  sich  im  Blut,  Harn  und 
Darminhalt  des  Erkrankten  findet,  entdeckt. 
Die  Uebertragung  erfolgt  in  derselben  Weise, 
wie  sie  oben  für  Cholera  angegeben  wurde. 
Das  gleiche  gilt  auch  für  die  Prophylaxe. 
Gerade  auch  für  Typhus  wurde  der  Zu- 

sammenhang mit  dem  Trinkwasser  über- 
zeugend nachgewiesen.  Die  Bedeutung,  die 

Pettenkofer  dem  Boden  zugeschrieben  hat, 
wird  allseits  abgelehnt;  doch  wird  von 
Gärtner  darauf  hingewiesen,  daß  für  die 
Uebertragung  der  Erreger  die  oberen 
Bodenschichten,  wo  sich  oft  die  Entleerungen 
von  Infizierten  befinden,  in  Betracht  kom- 

men.    Dauerausscheider  und  Bazillenträger 

spielen  hierbei  eine  große  Rolle.  Mit  Hilfe 
von  bakteriologischen  und  serologischen 
Untersuchungsmethoden  läßt  sich  die  Dia- 

gnose leicht  feststellen.  Ueber  die  Ver- 
breitung des  Typhus  während  der  letzten 

Jahrzehnte  unterrichten  die  Tabellen  2  und  6. 
Daß  auch  in  der  Gegenwart  stets  mit  Typhus- 

gefahr gerechnet  werden  muß,  zeigt  die 
jüngste  große  deutsche  Epidemie,  die  1920 
in  der  Stadt  Pforzheim  herrschte;  es  wurden 
hierbei  3692  Erkrankungen,  wovon  335  = 
9,04%  mit  dem  Tode  endeten,  verzeichnet. 
Gegen  Typhus  wurden  Schutzimpfungen 
mit  dem  Impfstoff  von  Pf eiffer-Kolle 
in  größtem  Umfange  während  des  Welt- 

krieges ausgeführt.  Die  Impfungen  werden 
zwar  noch  nicht  überall  gleich  hoch 
bewertet;  doch  besteht  darin  wohl  eine 
Uebereinstimmung,  daß  es  gelungen  ist,  die 
Letalität  wesentlich  zu  verringern. 

5.  Ruhr  (Dysenterie):  Man  hat  zwi- 
schen einer  Amöben-  und  einer  Bazillen- 

ruhr zu  unterscheiden.  Erstere  kommt  zu- 
meist in  tropischen  und  subtropischen  Ge- 
bieten vor,  letztere  führt  auch  bei  uns  häufig 

zu  ausgedehnten  Epidemien.  Als  Erreger 
der  Bazillenruhr  ist  der  1898  von  dem  Ja- 

paner Shiga  und  1910  von  Kruse  beschrie- 
bene Bazillus  anzusehen.  Die  Uebertragungs- 

art  ist  ähnlich  wie  beim  Typhus.  Auch  hier 
gibt  es  Dauerausscheider  und  Bazillenträger. 
Während  des  Krieges  herrschten  mehrere 
große  Epidemien  in  deutschen  Gebieten;  so 
wurden  i.  J.  1916  in  Preußen  8847, 
i.  J.  1917  in  Baden  4619  Fälle  verzeichnet. 
Als  wichtiges  Prophylaktikum  kommt  hier 
u.  a.  eine  Verbesserung  der  Aborthygiene, 
die  sich  namentlich  auch  auf  Waschgelegen- 

heit in  den  Klosetts  sämtlicher  städtischen 
und  ländlichen  Schulen  erstrecken  muß,  in 
Betracht. 

6.  Paratyphus  (bakterielle  Fleisch-, 
Fisch-  und  Wurstvergiftung):  Als  Er- 

reger wird  hier  eine  Gruppe  von  Bakterien 
angesehen,  die  dem  Typhusbazillus  gegenüber 
sich  gut  sondern  lassen.  Durch  die  bakterio- 

logische Untersuchung  des  Darminhaltes 
wird  daher  das  dem  wahren  Typhus  ähnelnde 
Bild  des  Paratyphus  als  solches  erkannt. 
Die  Uebertragung  geht  hier  so  wie  beim 
Typhus  und  der  Ruhr  vor  sich.  Den  Aus- 

gang nimmt  die  Seuche  von  dem  Genuß  ver- 
dorbener Nahrungsmittel;  namentlich  spielen 

hier  frisches  oder  konserviertes  Fleisch, 
Wurst  und  Fische  eine  Rolle.  Hierauf  ist  bei 
der  Prophylaxe  das  Hauptaugenmerk  zu 
richten.  Aber  auch  die  bei  der  Ruhr  erwähnte 
Aborthygiene  ist  von  Bedeutung. 

7.  Kindbettfieber  (Wochenbett-, 
Puerperalfieber):  Der  Erreger  ist  der 
Streptococcus  pyogenes.  Schon  i.  J. 
1847  stellte  in  Wien  Semmel  weiß  fest,  daß 

die  Hand  der  geburtshelfenden  Person,  also 
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der  Hebamme  oder  des  Arztes,  den  Infek- 
tionsstoff in  die  Gebärorgane  einführt.  Seit 

der  Anwendung  der  für  jede  geburtshilfliche 
Leistung  vorgeschriebenen  Asepsis  isl  die 
Zahl  der  durch  Kindbettfieber  verursachten 
Todesfälle  erheblich  gesunken,  was  man  aus 
unserer  Tabelle  ■_>  ersieht.  Die  Sterblichkeit 
an  dieser  Krankheit  wird  durch  die  Boziale 
Lage  stark  beeinflußt.  Nach  Weinberg 
kamen  in  Oesterreich  während  der  Jahre 
1901—02  auf  1000  Geborene  bei  Hauern 
8,34,  bei  Beamten  aber  nur  0,41,  bei  selb- 

ständigen Industriellen  Bogar  nur  0,38  Todes- 
fälle vor.  A.  Fisoher  liat  nachgewiesen,  daß 

in  den  preußischen  Regierungsbezirken,  in 
denen  es  an  der  erforderlichen  Hebammen- 

hilfe fehlt,  die  höchsten  Ziffern  von  Wochen- 
bettsterblichkeit  vorliegen.  Hier  müssen 
vor  allem  Bozialhygienische  Maßnahmen 
eingreifen.  Dazu  gehören  insbesondere  das 
nach  dem  Kriege  geschaffene,  wiederholt  ver- 

besserte Gesetz  über  Wochenhilfe  und 

Wbohenfürsorge,  die  seit  langer  Zeit  er- 
wartete Neuregelung  des  Hebammenwesens 

und  die  Vermehrung  von  Entbindungsan- 
stalten, 

B.  Epidemische  Genickstarre  (Me- 
ningitis cerebrospinalis  epidemica): 

Als  Erreger  wurde  1S*7  von  Weichsel  bäum 

der  Diploooccus  intracellularis  (Meningo- 
kokkus), der  sich  im  Nasen-Rachenschleim 

und  in  der  Bückenmarksflüssigkeit  ^'^  Er- 
krankten findet,  festgestellt.  Die  Ueber- 

erfolgt  durch  Tröpfcheninfektion. 
Bakterienträger  spielen  hier  eine  große 

Krankheil  trat  früher  bei  uns 
nur  auf.      Im   J.   1905    herrschte 

:  eine  Epidemie,  bei 
Personen  erkrankten  und  bei  der 

die    Sterblichkeit    unter    der    Bevölkerung 
rieh   auf   .  belief.      Außer   der   Ah- 
fcon  :  Kranken    und    der    Desinfek- 

in   vorläufig  keine  Bekämpfungs- 
•  Verfüg  .' 

home    (Granulöse,     ägyp- 
nkrankheit  i:  Et  handelt  sich 

hierbei     .  .•,.-.■    1 1  ini  !• -hauten!  zün- 
dun_-.     1 1  r  ist  unbekannt.     Die  An- 

irch  Berührung  der  Binde- 
haut mit  unreinen  Fü  emein- 

laan  ■    •            !i  von  Handtüchern,     Dem- 
•  ipbylaxe    recht   ein- lach, i-t  ..  ■  rklichkeit  nicht hwold  wurden 

der  Aerzte  in herapie, 

dur  der  Lehrer 
und  inzen 

Krankheit  w«  il  verbreitet 

10.  Plee 

D      Kl  .'.r.heit  war  bis  zum   I  bruch 
in    D 

Während  des  Krieges  kamen  an  der  Ostfront 
einige  Fälle  vor.  Der  Erreger,  eine  Spirille, 
wurde  von  Obermeier  i.  J.  1878  im 
Blut  der  Kranken  entdeckt.  Die  Ueber- 

tragung  erfolgt  durch  Läuse.  Für  die  Krank- 
heit sverhütung  kommt  allein  die  Entlausung 

in  Betracht.  Die  Kranken  werden  in  90% 
der  Fälle  durch  eine  einzige  Salvarsanein- 
spritzung  geheilt. 

11.  Milzbrand  (Anthrax):  Der  Er- 
reger ist  ein  verhältnismäßig  plumper  Ba- 

zillus, den  bereits  1849  bzw.  1850  unab- 
hängig voneinander  Pollender,  Braueil 

und  Davaine  entdeckten.  Robert  Koch 

gelang  es  im  Jahre  1870,  den  Milzbrand- 
bazillus mittels  fester  Nährböden  rein  zu 

züchten,  was  für  die  Entwicklung  der  Bak- 
teriologie bahnbrechend  wirkte.  Die  Krank- 

heit befallt  Kinder,  Schafe,  Schweine  usw. 
und  wird  dadurch  auf  Menschen,  die  sich 
mit  solchen  Tieren  oder  Teilen  von  ihnen 
beruflich  zu  befassen  haben,  übertragen. 
Wahrend  der  Jahre  1910—1919  wurden  im 
Deutschen  Reich  1357  Erkrankungsfälle,  von 
denen  205  zum  Tode  führten,  verzeichnet. 
Die  Erkrankung  kommt  vorzugsweise  bei 
Landwirten  und  landwirtschaftlichen  Ar- 

beitern, Schlächtern,  Abdeckern,  sowie  bei 
Personen,  die  in  Häute-  und  Fellhandlungen, 

I  Gerbereien,  Roßhaarspinnereien  und  Bürsten- 
I  machereien  tätig  sind,  vor.  Während  des 

Krieges  sind  die  jährlichen  Erkrankungs- 
I  Ziffern  sehr  stark  zurückgegangen,  von  198 
i.  J.  1913  auf  25  im  Jahre  1918  und  auf 
18  i.  J.  1919.  Diese  Erscheinung  ist 
auf  die  verminderte  Einfuhr  ausländischer 
Rohstoffe  zurückzuführen  und  zeigt  zu- 

gleich, wie  sehr  die  Verbreitung  der  Krank- 
heit bei  uns  mit  der  Einschleppung  des  Er- 

regers vom  Auslande  her  zusammenhängt. 
Für  die  Prophylaxe  kommt  nur  die  Ver- 
meidung  der  Berührung  kranker  Tiere  in 
Betracht.  Aber  die  Erkennung  der  Krank- 

heit i-t  bei  den  Tieren  schwer,  und  auch  der 
Berührung  mit  infizierten  Fellen,  Haaren 
und  Borsten  können  die  in  den  genannten 
Betrieben  Beschäftigten  nicht  leicht  aus  dem 
Wege  gehen. 

I .',     Bot  /.  (.Malleu    i:   I  >er  Krre   er  ist  ein 

Bazillus,  der  Ins.;  von  I. offler  nachgewiesen 
wurde.  Die  Krankheit  kommt  bei  Eseln, 
Maultieren  und  Pferden  vor.  In  den  .Jahren 
I'.hi  18  wurden  in  Preußen  insgesamt  12 
Erkrankungsfälle,  von  denen  9  todliofa  fer> 
liefen,  verzeichnet.  Die  Bekämpfung  der 
Krankheit  erfolgt   baupl  Schlich  durch  das 

■  ichenG.     v.    88./VI.    LM9. 
LS.  Tollwut  (Hunds wut,  Lyssa,  Ba- 

bie  I:    Der   1.'  i  unbekannt      1 1  • 
•  rfolgl  durch  Bißverletzungen 

tollwütiger  Tiere,  meist  Hunde.  Dk  Biß- 
rerletzungen  haben  in  den  letzten  Jahres  vor 
und  be  ondera  während  dem   Kriegt  rüge- 



Infcktio  nskranldieiten 
443 

nommen.  In  Preußen  meldete  man  Ver- 
letzungen (Berührungen)  von  Menschen 

durch  tolle  oder  der  Tollwut  verdächtige 
Menschen  oder  Tiere  (Hunde,  Katzen,  Rin- 

der, Pferde  und  Ziegen): 
Jahr Fälle Jahr Fälle Jahr Fälle 
1914 

167 
1916 474 1918 

194 

1915 

500 

1917 282 

Als  Heilmittel  hat  sich  die  von  Pasteur 
eingeführte  Impfung  mit  abgeschwächtem 
lebendem  Virus  bewährt.  Für  die  Durch- 

führung solcher  Impfungen  bestehen  in 
Deutschland  3  Wutschutzanstalten, 
nämlich  in  Berlin  (Institut  für  Infektions- 

krankheiten), Breslau  (Hygienisches  Insti- 
tut), Dresden  (Sächsisches  Serumwerk).  Die 

Seuche  bei  den  Tieren  sucht  man  durch  das 
Reichsviehseuchengesetz  zu  bekämpfen. 

14.  Trichinose:  Die  Krankheit  wird 
durch  die  Trichina  spiralis,  einen  Einge- 

weidewurm, bedingt.  Durch  den  Genuß 
von  rohem  oder  unzureichend  gekochtem 
Schweinefleisch  kommt  die  Trichine  in  den 
Magen  des  Menschen;  unter  dem  Einfluß  der 
Magensäure  wird  ihre  Kapsel  aufgelöst,  der 
Wurm  wird  frei  und  gelangt  in  den  Zwölf- 

fingerdarm. Hier  vermehren  sich  die  Tri- 
chinen schnell  sehr  stark  und  kommen 

in  das  Blut  und  die  Muskeln.  Die  Krankheit 
war  früher  in  Preußen  und  vor  allem  in 
Sachsen  weit  verbreitet,  ging  aber  infolge  der 
Trichinenschau  sehr  stark  zurück,  so  daß 
vor  dem  Kriege  nur  noch  ganz  vereinzelte 
Fälle  vorkamen.  Während  des  Krieges 
nahm  die  Erkrankungsziffer  infolge  des  Ge- 

nusses von  aus  dem  Osten  eingeschmuggelten, 
nicht  untersuchten  Schweinefleisch  wieder 
zu.     In  Preußen  wurden  gemeldet: 

Jahr Erkrankungen Todesfälle 

1914 3 0 

1915 
12 

6 
1916 12 1 

1917 

91 

13 

1918 54 

36 

Die  wirkliche  Zahl  ist  aber,  wie  es  in 
dem  amtlichen  Bericht  heißt,  zweifellos 
wesentlich  größer  gewesen,  als  gemeldet 
wurde. 

C.  Infektionskrankheiten,  deren  Be- 
rücksichtigung in  der  Seuchengesetz- 

gebung zu  fordern  ist. 
In  den  obigen  Darlegungen  wurde  ange- 

führt, daß  der  Deutsche  Medizinalbeamten- 
verein bei  einigen  Infektionskrankheiten,  die 

bisher  in  der  Seuchengesetzgebung  unbe- 
rücksichtigt blieben,  die  Anzeigepflicht  für 
1896  auf  16  Zechen    107  Krankheitsfälle 
1900    „    42       „         275 
1901 
1902 

65 

69 
1030 
1355 

erforderlich  hält.  Ueber  die  wichtigsten  der 
hier  in  Betracht  kommenden  Krankheiten 
seien  einige  Angaben  angereiht. 

1.  Wechselfieber  (Malaria):  Die 
Krankheit  wird  durch  niederste  tierische 
Schmarotzer,  Amöben,  die  wie  Laveran 
1880  gezeigt  hat,  sich  in  den  Blutkörperchen 
der  erkrankten  Menschen  nachweisen  lassen, 
erregt.  Man  unterscheidet  je  nach  der  Länge 
der  fieberfreien  Frist  folgende  3  Formen  der 
Malaria:  Tertiana,  Quartana,  Tropica;  die 
Krankheitsform  hängt  von  der  Eigenart  der 
jeweiligen  Plasmodie,  welche  die  Erkrankung 
hervorruft  ab.  Die  Plasmodien  werden  durch 
die  Mücke  Anopheles,  welche  unserer  hei- 

mischen Mücke  Culex  nahe  verwandt  ist, 
übertragen.  Unsere  Tabelle  3  zeigt,  daß  in  den 
letzten  Jahren  vor  dem  Kriege  in  Deutsch- 

land keine  Malariatodesfälle  zu  verzeichnen 
waren,  daß  die  Krankheit  jedoch  in  Italien 
und  Spanien  soviel  Menschenopfer  fordert 
wie  bei  uns  der  Scharlach.  Aber  zahlreiche 

deutsche  Krieger,  die  namentlich  in  Maze- 
donien malariakrank  wurden  und  ungeheilt 

aus  dem  Felde  heimgekehrt  sind,  bergen  in 
ihrem  Blut  Plasmodien,  und  es  bedarf  für 
die  Uebertragung  nur  noch  der  Anopheles, 
die  bei  uns  durchaus  nicht  so  selten  ist.  Im 
J.  1917  sind  im  Regierungsbezirk  Aurich 
981,  i.  J.  1918  sogar  5081  Malariafälle 
amtlich  bekannt  geworden.  Daher  ist  es 
dringend  geboten,  daß  entsprechende  Maß- 

nahmen getroffen  werden.  Die  beiden  Meck- 
lenburg, Braunschweig,  Württemberg  und 

Preußen  für  den  Regierungsbezirk  Aurich 
haben  jetzt  die  Anzeigepflicht  eingeführt. 
Vorbeugungsmittel  sind  die  Vernichtung  der 
gefährlichen  Mücken  und  der  Gebrauch  von 
Chinin. 

2.  Wurmkrankheit  (Ankylostomia- 
sis):  Der  Erreger  dieser  Krankheit,  die  zu 
bösartiger  Blutleere  und  oft  gänzlichem  Ver- 

fall führt,  ist  ein  Eingeweidewurm,  Ankylo- 
stoma  duodenale.  Die  Affektion  ist  als  eine 
Bergkrankheit,  die  von  Ungarn  eingeschleppt 
wurde,  zu  betrachten.  Die  Uebertragung  er- 

folgt zumeist  durch  die  Verdauungsorgane, 
aber  auch  durch  die  Haut,  in  die  sich  die 
Larven  des  Wurms  einbohren.  Für  die  Ent- 

wicklung der  Eier  und  Larven  sind  hohe 
Temperaturen,  Ausschluß  des  Sonnenlichts 
und  hoher  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft  er- 

forderlich; daher  findet  die  Infektion  fast 
nur  an  der  unter  Tage  befindlichen  Arbeits- 

stelle statt,  während  fast  nie  eine  Ueber- 
tragung auf  die  Familienangehörigen  der 

Bergarbeiter  festzustellen  ist.  Wie  schnell 
die  Wurmkrankheit  verbreitet  wird,  geht 

aus  folgenden  Feststellungen  des  Knapp- schaftsvereins zu  Bochum  hervor: 

=  0,64%  der  Belegschaft =  1,07%    „ 
=  4,06%    „ 
=  5,29%    „ 
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Da  die  Wurmkrankheit  nur  durch  die 
Verschmutzung  des  Bergwerks  entsteht,  sind, 
neben  der  Fernhaltung  Infizierter  von  der 
Arbeit,  Fäkalien-  und  Grubensohlammbe- 
seitigung,  Trinkwasserversorgung  und  Be- 

lehrung der  Arbeiter  erforderlich.  In  diesem 
Sinne  sind  vom  Oberbergami  Dortmund 
bergpolizeiliche  Vorschriften  getroffen  wor- 

den, mit  dem  Erfolg,  dafi  die  Wurmkrank- 
heit zurzeit  bo  gut  wie  erloschen  ist. 

3.  Käsern,  Keuchhusten,  Mumps, 
Röteln:  Ks  handelt  sich  hierbei  um  4 

Kinderkrankheiten,  die,  von  den  Masern  ab- 
gesehen, fast  Bteta  ungefährlich  verlaufen; 

gegen  sie  Bind  daher  im  allgemeinen  besondere 
Scnutzmaßregeln  nicht  nötig.  -Jedoch  auch 
bei  diesen  Affektionen   wird  eine  Anzeige- 
f »flicht  gefordert,  wenn  sie  in  größerem  Um- 
ange  in  Schulen,  Seebädern  oder  Kurorten 
auftreten,  weil  bei  einer  ausgedehnten  Epi- 

demie durch  eine  dieser  Krankheiten  die  Ge- 
fahr besteht,  daß  die  Schulen  geschlossen 

werden  müs>-en,  bzw.  daß  die  zahlreichen  in 
den  Kurorten  zur  Erholung  weilenden  Kin- 

der um  den  Erfolg  dieses  Aufenthaltes  ge- 
bracht werden. 

Literatur:       i   •    Abels    Handbuch    dt  r    prak- 
,    die  Abhandlungen 

Grundtilgt    der   /.ihre    von    der 
■  I  Immunität,    M.   Kirchner,   All- 
chttpunlcU  für  du  Bekämpfung  über- 

Krankheiten,     Flatti  n  ,     l>i<      /:,- 
einzelnen    übertragbaren    Krank- 

—  Abel,  f  ,  )„  rblick  übt  r  die  \i-  schichtlicht 
I  ■  h,  •    i  .ii    dt  r  Inj,  l.iimi,    lm- 

■  Prophylaxe,    Abhandl.    im   Hdndb. ■  n  von  An l l e  und 

n  n ,  ././,.<  ;.■';;. —  Qottstein,  Epide- 
midi,  im  JJilir.  d.  .*":.  Hygit  ne,  Lt  ipzig 

a  ■    ■  -.     l  inführung  in  dit  Bakteriologie, 
Itampau,  l>i.   Vereinheitlichung 

ifung  im  1><  utscht  n  /.'*  ich*  ,  /..  f. 
Ar.  2S.    —     lut    II*  yls 

li  ■  dit    Abhandlungen    von 
i    dt  it.-,     Bd.    I , 

/'■'•    hygit  nitche    I  rntt  r- 

//     '•  i,  •  r ,      lllgemt  int 
'  /         I  ///,  /.  All., 

•  r    Inj'  ktionS- 

t.,,lt- tchlich,  ,,r:  All- 
■ 

i .'  r  ii  li  i  r 

utiU     I 

■ 

t,  i  .,1  inl,  ,i  . 

i 

I    llll.i    I  !,   I,     I   I    ■/ 

pflege  Englande,  Bonn  1874. —  W.  lloffmami, 
l>ir  wichtigsten  Kriegsseuchen,  Aufsatz  in  „Die 
deutschen  Aertte  im  Weltkriege"  Berlin  1990. — 
/•:.  Friedberger,  Zur  Entwicklung  der  Hygiene 
im  Weltkrieg,  Jena  1919  (siehe  hierüber  auch  das 
ausführlicht  kritische  Referat  von  .'/.  Huhn,  Sozial- 
hygienische  Mittt  ihmgt  n,  19X1,  Heft  l). —  Solbrig, 
/'.'.-     in  in  ii     Ihs;;:':  hi:  iiisi  m;r  !::■;(   li   ! . •/     /:."  ■<:l-iu. 

Sozialhygienische  Mitteilungen,  i'.'.'i.  Heft  8.  — 
Mayer,  Zur  Typhusepidemie  in  Pforzheim  1919, 
Z.  f.  Medizinalbeamte,  I9tl,  Nr.  /,.  —  Wein- 

berg, Kindbettfieber  und  KindbettsterbUchkeit, 
Hdw.  d.  soi  ial.  Hyg.,  Lt  ipzig  192*.  —  A.  Fischer, 
Grundriß  ■/.  sozialen  Hygiene,  Karlsruhe  1918, 
(,'.  Aufl.  im  Erscheinen  begriffen). —  Aus  Selters 
(iriinilrij)  iL  Hygiene,  l>i<-  Abhandlungen  von 
Seiter  und  Seitz,  Bedeutung  ».  Bekämpfung 
der  übertragbaren  Krankheiten,  Adam,  l>i> 
übertragbaren  Krankheiten,  L.  Kirchnt  i  , 
Gewerbehygiene,  Dresden  u.  Leipzig  1920. 

Alfons  Viecher, 

Inflation. 

Inflation  ist  kein  eindeutiger  Begriff, 
sondern  ein  währungspolitisches  Schlagwort. 
Sein  Gebrauch  scheint  während  des  Bürger- 

krieges aufgekommen  zu  sein,  den  der  Norden 
und  der  Süden  der  Vereinigten  Staaten  von 
1861  bis  18tiö  führten.  Der  Staat  sah  sich  aus 

Mangel  an  anderen  finanziellen  Deckungs- 
mitteln zur  Ausgabe  von  uneinlösbarem 

Papiergeld  genötigt.  Das  Metallgeld  erhielt 
ein  Aufgeld,  das  zeitweilig  185%  erreichte, 
die  Kurse  der  ausländischen  Zahlungsmittel 

stiegen  in  gleichem  Maße  über  die  Münz- 
parität, und  die  Warenpreise  verdoppelten 

sich.  Doeli  war  die  Verteuerung  der  ver- 
schiedenen Waren  sehr  ungleich,  und  noch 

ungleichmäßiger  war  die  Bewegung  der 
Löhne  für  die  verschiedenen  Arten  von  Hand- 
und  Kopfarbeit.  Die  Klassen  der  Bevölke- 

rung wurden  also  durch  die  Teuerung  in 
durchaus  verschiedener  Stärke  betroffen,  Li  b- 
baft  empfunden  wurde  die  Begünstigung  der 
Schuldner  vor  den   Gläubigern,   sofern  jene 
Darlehen  in  einer  Zeil  aufgenommen  hatten, 
in    der     Preise    und     Löhne    weit    niedriger 

lt  ii  als  im  Zeitpunkt  der  Zins-  und  Rück- 
zahlung,   Alle  «in-  e  Folgen  wurden  von  der 

ohenden  Meinung,  im  Einklang  mit  den 
Lehren  der  l-.ia  chi  n  < •]  onomi  ten,  auf  die 
Wirkungen    dec    uneinlösbaren    Papiergelds 
zurückgeführt.     Man  dachte  Biofa  (ÜU  System 
d.-r    Preise    und    Lohne    wie    einen    Ball     mit 

d    Wänden,    der   durch    das    Ein- 
en von  neuen  Zahlungsmitteln  in  den 

„Verkehr"  über  dai  al    Dormal  betracl 
Mali  hinan    „autgebläht"  l  inflated)  wurde. 

oleher  Vorgang  war  von  den  alteren 
i  ben  Schriftstellern  als  „<  spao  ion  1 1 

e  ropply  ol  mon<  j " bnet  worden.    In  den  Parlamentär :•  i 
und    publizistischen    Käu  (den    d< 
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wurden  jedoch  diese  Begriffe  bald  durch  das 
neue  bildhafte  Schlagwort  verdrängt;  die 
bimetallistische  Agitation  verschaffte  ihm 
eine  bedeutende  Ausdehnung  seines  Geltungs- 

bereichs, indem  jetzt  nicht  nur  von  einer 
Papiergeld-,  sondern  auch  von  einer  Silber- 

geldinflation die  Rede  war;  die  Debatten 
über  die  Zerrüttung  der  Währungen  im 
Weltkriege  und  seiner  Folgezeit  scheinen  das 
Wort  unausrottbar  gemacht  zu  haben,  ob- 

gleich es  alle  schlechten  Eigenschaften  eines 
Schlagwortes  in  sich  vereinigt:  sein  Sinn  ist 
unbestimmt,  seine  Anwendung  schwankend, 
sein  Charakter  polemisch. 

In  der  zeitgenössischen  Literatur  findet 
man,  mitunter  bei  demselben  Schriftsteller, 
folgende  Bedeutungen  von  Inflation:  eine 
beträchtliche  Erhöhung  des  Preisniveaus, 
schlechthin  oder  soweit  sie  durch  Vermehrung 
von  uneinlösbarem  Papiergeld  oder  soweit 
sie  durch  Vermehrung  von  uneinlösbarem 
Papiergeld  und  Giralguthaben  oder  soweit 
sie  durch  Vermehrung  von  Papiergeld  und 
Giralguthaben  und  Metallgeld,  ganz  oder  in 
der  Hauptsache,  verursacht  ist;  als  Inflation 
wird  aber  auch  bezeichnet:  die  Ausgabe  von 
uneinlöslichem  Papiergeld  —  schlechthin  oder 
soweit  sie  zu  einer  beträchtlichen  Erhöhung 
des  Preisniveaus  führt;  die  Vermehrung  von 
Papiergeld  und  Giralguthaben  oder  jede 
Vermehrung  von  Zahlungsmitteln,  einschließ- 

lich Goldgeld,  die  zur  Ursache  einer  allge- 
meinen Preissteigerung  wird;  hierbei  werden 

manchmal  auch  die  „Bankkredite"  ein- 
geschlossen, ohne  zu  sagen,  ob  jede  Ver- 

mehrung von  Bankkrediten  oder  nur  mit 
Hilfe  von  ad  hoc  geschaffenen  Giralguthaben 
gemeint  sind.  Endlich  finden  sich  auch  die 
Bedeutungen:  Deckung  des  staatlichen 
Finanzbedarfs  durch  Aufnahme  von  festen 
Anleihen  und  schwebenden  Schulden,  soweit 

sie  die  Vermehrung  jener  „Bankkredite"  ver- 
anlaßt haben  oder  veranlassen  können;  Er- 

höhung des  Kursstandes  der  ausländischen 
Zahlungsmittel,  soweit  sie  durch  Vermehrung 
der  inländischen  Zahlungsmittel  verursacht 
sind;  überhaupt  alle  Störungen  des  „Ein- 

klangs von  Bedarf  und  Deckung"  durch  eine 
preissteigernde  Vermehrung  der  Zahlungs- 

mittel. In  allen  Fällen  liegt  die  Vorstellung 

zugrunde,  daß  „Geldmenge"  und  „Waren- 
menge" unabhängig  voneinander  vermehr- bare und  verminderbare  Gesamtheiten  seien 

und  daß  die  Verschiebung  des  Preisniveaus 
als  Folge  ungleich  gerichteter  Bewegungen 
beider  Größen  aufgefaßt  werden  müsse. 

Es  ist  Sache  der  Theorie  des  Geldes  und 
der  Oekonomik  der  Preise,  die  Gültigkeit 
jener  Voraussetzungen  zu  prüfen  und  die 
Probleme  zu  erörtern,  die  in  ihnen  enthalten 
sind.  Die  ältere  Literatur  bezeichnete  sie  als 

Probleme  des  „Geldwerts",  die  neuere  als 
Probleme     der     „Geldschöpfung"     (Lytro- 

genese).  Weder  über  die  Grundbegriffe  noch 
über  ihre  Anwendung  auf  die  geschichtliche 
Erfahrung  herrscht  Uebereinstimmung.  In- 

flation erscheint  dort  als  ein  Fall  von  Sinken 

des  „Geldwerts,"  hier  als  ein  Fall  genetischer 
Asymmetrie.  Doch  scheint  bei  Forschern 
verschiedener  Herkunft  und  Richtung  die 
Ansicht  durchzudringen,  daß  einerseits  die 
Aufrichtung  einer  Goldwährung,  auch  in 
strengster  Form,  nicht  eine  inflationistische 
Steigerung  der  Preise  verhüten  kann,  wenn 
die  Goldversorgung  das  „erforderliche"  Maß 
überschreitet,  und  daß  andererseits  die  infla- 

tionistischen Wirkungen  der  Geldvermehrung 
auch  unter  einer  reinen  Papierwährung  auf 
ein  praktisch  zu  vernachlässigendes  Mindest- 

maß herabgesetzt  werden  können,  wenn  die 
Schaffung  von  Zahlungsmitteln  notaler  oder 
giraler  Art  nur  bei  der  Diskontierung  von 
Warenwechseln  oder  ähnlichen  Kreditge- 

schäften erfolgt  und  wenn  die  Normierung  des 
Diskontsatzes  und  der  übrigen  Modalitäten 
der  Kreditgewährung  sich  in  den  üblichen 
Grenzen  verständiger  Kredit-  und  Kon- 

junkturpolitik hält. 

Beispiele  von  Inflationen  bietet  die  Ge- 
schichte sämtlicher  Papierwährungsländer  in 

Kriegs-  und  Revolutionszeiten,  sofern  eben 
jene  lytrogenetische  Norm  nicht  eingehalten 
werden  konnte;  aber  auch  die  Geschichte 
vieler  Goldwährungsländer,  z.  B.  Schweden 
und  die  Vereinigten  Staaten  im  Weltkriege. 
Eine  Politik  absichtlicher  Inflationierung  mit 
der  Absicht,  die  Umwälzung  der  Klassen- 

schichtung zu  befördern,  ist  in  der  fran- 
zösischen und  in  der  russischen  großen  Revo- 

lution unternommen  worden.  Aus  wirt- 
schaftlichen Motiven  wurde  eine  solche 

Politik  nach  Beendigung  des  amerikanischen 
Bürgerkrieges,  später  nur  selten  befürwortet. 
Es  wird  eingewendet,  daß  die  Vorteile,  die  die 
Produzenten  sich  von  steigenden  Preisen  zu 
versprechen  pflegen,  durch  die  Störungen 
mehr  als  aufgewogen  werden,  die  entstehen 
müssen,  wenn  die  Inflation  nicht  uferlos  fort- 

gesetzt werden  kann.  Die  Weltmarktkrisis 
der  Jahre  1920—21  stellt  vermutlich  eine 
solche  Störung  dar,  verursacht  wohl  vor  allem 
durch  die  Rückkehr  der  Vereinigten  Staaten 
in  die  Bahnen  „normaler",  d.  h.  preisindiffe- 

renter Geldpolitik. 

Von  „Deflation",  als  Gegensatz  zu  In- 
flation sollte  nicht  gesprochen  werden;  das 

Wort  ist  unschön  und  bildwidrig  und  kann 

leicht  durch  das  ältere  „Kontraktion"  ersetzt 
werden,  wenn  man  es  nicht  überhaupt  vor- 

zieht, auch  das  Schlagwort  Inflation  zu  ver- 
meiden und  sich  der  reinen  Begriffe  zu  be- 
dienen, die  von  der  neueren  Theorie  der 

Lytrogenese  bereitgestellt  sind.  Vgl.  auch  die 
Artt.  „Assignaten  ".„  Geld",  „  Geldschöpf  ung  " 
„Papiergeld",  „Preis". 
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Literatur:  Aus  der  heute  schon  unübersehbaren 
Literatur  seien  nur  die  folgenden  Schriften 
genannt:  Alexander  Delmer,  The  greatpaper 
b-ublilr  or  the  Coming  financial  explosion,  Ni  w 
\\>rk  1364  (Erste  Verwendung  des  Wort 
I'rifdrifli  Bendixen,  Das  Tnßaiioneproblem, 
Stuttgart  1917.  —  Arthur  Haffalovich,  L'in- 
flation  des  eignes  monitaires  et  du  crSdit,  Paris 
1919.  —  Kurt  Singer,  Das  Geld  als  Zeichen, 
Jt  na  19S0.  — „Inflationen",  ihre  Entstehung,  ihr 
Verlauf  und  ihre  Heilung,  a?i  geschichtlichen 
Beispielen  dargelegt  von  hurt  Singer  und 
Alfred  Schmidt-Essen,  Sonderbeilagt  tu  Bank- 
Archiv  v.  i  \.  i.  -  Edwin  R.  .1.  Selig- 
maiin,  Cum  nci/  Inflation  and  Public  Debts, 

<i    hittorieal   sketch,    New    >'<"7:    19X1. Kurt  Singer. 

Ingram,  John  Keils, 
geb.  am  7./VII.  1823  in  der  Grafschaft  Donegal 
[Irland);  gest.  am  1.  V.  1907.    Er  studierte  am 
Trinity    College    in    Dublin,    wurde    hier    1846 
Fellow,   1862   Professor  der   Beredsamkeit  und 
der    englischen     Literatur,    1866    Professor    für 

Sprache,  1879  Bibliothekar  und  18U8 
Yizcprovost.    Kr  war  ML  A.,  LL.  D.  und  Litt.  D. 
der   Universität   Dublin   und   Hon.   LL.  D.   der 

:  it&1  Glaaj 
[ngram  war  Anhänger  der  historischen  Schule 

im  Gegensatze  zur  alten  abstrakten  Richtung; 
vor  allem   wollte  er   die   Volkswirtschaftslehre 
im  Anschluß  an  Comte  als  einen  Teil  einer  all- 

U8chaftswissenschaft   (Soziologie) 

oschaftlichen  Schriften 
seien  nur  die  nachfolgenden  genai 

The     Present     l'n  iiii.il     and     l'rospects     of 
imy,   London-Dublin  1878.     Ins 
tzt  von  II.  von  Scheel  u.  d.  T.: 

-nn   der    Volkswirte«  I 

i  zung 

Wurk   and   the 

Worki  6  'i'  m  'l  rades   Union Von    diesem 

Auf  i-  .  ine    französ.    üeber- 
In   der   Encyclopaedia   Britannica 

.  f I .  XIX.  Bd    S  346ft, 

■  l:  „Politii  a!  1.'  onomy".    1  »i.  er  Auf- 
sau    •  besonderes   Buch,    in 

erweitert,    u.    d.    T.: 
inv,   Edinburg  I i  che, 

Polni 

Schwedische,   U  tud  Japanische  iiber- 
i  n  in 

■     . 

wir;     t;  if"  - 1  <  li r •- .     Aul 
Aufl.  Tu!'  In  der 

. 

,  und 

viele  sehr  beachtenswerte  biographische  Bei- 
trüge, unter  denen  vor  allem  die  Artikel:  Ques- 

ikiv,  Turgot,  Petty,  Adam  Smith,  Ricardo, 
Arthur  Young,  Clifte  Leslie  zu  nennen  sind.  — 
Auch  hat  er  viele  Artikel  zu  Palgraves  Dictio- 
nary  of  political  economy  beigetragen. 

Vgl.  über  Ingram:  Mcn  and  Women  of  the 
Time,  London  18'Jl.  —  Colin,  Die  heutige  Na- 

tionalökonomie in  England  und  Amerika  (in 
Jb.  f.  G.  V.,  XIII.  Jahrg.,  1889,  S.  31). 
—  v.  Böhm-Bawerk,  Aus  der  neuesten  national- 
ökonomischen  Literatur  Englands  und  Nord- 

amerikas (in  den  Jb.  f.  Nah,  N.  F.  XVIII.  Bd., 
1889,  S.  673).  Meitzrt. 

Innere  Kolonisation. 

Vorbemerkung.  I.  Preußen.  1.  Die 
Rentengutsgesetze.  Die  älteren  Rentcnguts- 
bildungen.   2.  Die  neueren  Rentengutsbildungen. 
3.  Die  gemeinnützigen   Siedlungsgesellschaften. 
4.  Das  Reichssiedlungsgesetz  und  die  preußischen 
Ausführungsvorschriften.  5.  Die  Finanzierung. 
(j.  Ergebnisse  und  Statistik.  7.  Die  Arbeiter- 
ansiedlung.  8.  Die  private  Grundstücksparzellie- 
rung.    IL  Die  anderen  deutschen  Staaten. 

Vorbemerkung.  Unter  innerer  Kolo- 
nisation oder  Innensiedlung  werden  die 

Maßnahmen  verstanden,  welche  die  Grün- 
dung; neuer,  vorwiegend  landwirtschaftlicher 

Ansiedlungen  innerhalb  der  bestehenden 
staatlichen  Gemeinschaft  zum  Gegenstande 
haben.  Die  Gründe,  aus  denen  Staaten 
innere  Kolonisation  betreiben  oder  unter- 

stützen, können  verschieden  sein.  Bald  geben 
militärische  Rücksichten  den  Anstoß  dazu, 
wenn  es  sich  um  die  Sicherung  gefährdeter 

Landesgrenzen  handelt,  bald  sind  national- 
politische  Gesichtspunkte  maßgebend,  wenn 
im  Innern  das  eigene  Volkstum  gegenüber 
Eremdnationalen  Bestrebungen  der  Stärkung 
bedarf,  bald  werden  im  Interesse  der  Landes- 

kultur Kuhmisten  zur  Urbarmachung  und 
Bebauung    von    (•einlachen    herangezogen, 
bald      sollen       entvölkerte      Gebenden      mit 

eben   gefüllt    werden.      Auch   das   über- 
mäßige  Abströmen   der   ländlichen    Bevölke- 

rung in  die  Städte  und  [ndustriegegenden 
i  t  für  eine   Reihe  von  Staaten  Veranlassung 

en,  eine  planmäßige  innere  Kolonisation 
einzuleiten.  Man  hofft  dadurch,  daß  man 
ihm   kleinen    Manne   Gelegenheil   gibt,   unter 

tigen  Bedingungen  ländlichen  Grand  und 
Boden  tu  eigen  tu  erwerben  rar  Einrichtung, 
■  ii      |  in.  r    \rbeiierheiiii-telle,    loi   M   I  iues 

kleinbäuerlichen      Betriebes,     den     Arbeitor- 
i  seßhaft  zu  machen  und  den  landlichen 

Büttelstand  ra  vermehren.  Was  Deutsch- 

land anlangt,  o  bat  der  unglückliche  Ans- 
Weltkrieg«  i  die  für  die  Notwendig- 

der  inneren   Kolonisation  ipreohenden 
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Gründe  noch  erheblich  verstärkt.  Die 
dichtere  Besiedlung  des  platten  Landes, 
durch  die  zahlreiche  neue  Existenzmöglich- 

keiten geschaffen  werden,  ist  mit  an  erster 
Stelle  dazu  geeignet,  zum  Wiederaufbau 
unserer  zerrütteten  Volkswirtschaft  beizu- 
tragen. 

Die  nachstehenden  Erörterungen  befassen 
sich  im  allgemeinen  nur  mit  der  aus  agrar- 
bevölkerungs-  und  sozialpolitischen  Rück- 
sichten  betriebenen  inneren  Kolonisation. 

Wegen  der  nach  nationalpolitischen  Gesichts- 
punkten zu  beurteilenden  Tätigkeit  der  An- 

siedlungskommission  und  wegen  der  Kolo- 
nisation der  Moore,  die  in  erster  Linie  eine 

Maßregel  der  Landeskultur  ist,  wird  auf  die 

Artt.  „Ansiedlungsgesetzgebung"  sowie 
„Moorkultur  und  Moorkolonisation"  bezug- 
genommen. 

I.  Preußen. 

1.  Die  Rentengutsgesetze.  Die  älteren 
Rentengutsbildungen.  Die  neuere  Ent- 

wicklung der  inneren  Kolonisation  in  Preußen 
setzt  mit  dem  Erlaß  der  Rentengutsgesetze 
ein.  Bis  dahin  war,  nachdem  die  Kolonisation 
der  preußischen  Könige  mit  Beginn  des 
19.  Jahrh.  ihr  Ende  erreicht  hatte,  von  einer 
staatlichen  Tätigkeit  auf  diesem  Gebiet  keine 
Rede.  Soweit  ein  Bedürfnis  für  die  Schaffung 
von  Kleingrundbesitz  vorhanden  war,  blieb 
dessen  Befriedigung  privater  Betätigung 
überlassen.  Die  einzige  Leistung  des  Staates 
bestand  darin,  daß  er  im  zweiten  Drittel  des 

vorigen  Jahrhunderts  eine  Anzahl  von  Do- 
mänen zur  Aufteilung  und  Besiedlung  brachte. 

So  günstig  für  ihn  das  finanzielle  Ergebnis 
dieser  Maßregel  war,  so  fragwürdig  war 
ihr  kolonisatorischer  Erfolg. 

Die  Rentengutsgesetzgeburg  begann  mit 
dem  Erlaß  des  G.  v.  26./1V.  1886  betr. 

die  Beförderung  deutscher  Ansied- 
lungen  in  den  Provinzen  West- 

preußen und  Posen.  Es  stellte  der 
Staatsregierung  erhebliche  Mittel  zur  Ver- 

fügung, um  in  diesen  Provinzen  als  Gegen- 
gewicht gegen  das  Ueberhandnehmen  des 

Polentums  im  deutsch-nationalen  Interesse 
durch  Ansiedlung  deutscher  Bauern  und 
Arbeiter  Kolonisation  zu  betreiben.  Die 

Ausführung  ei  folgte  durch  eine  hierfür  be- 
sonders ins  Leben  gerufene  staatliche  Be- 

hörde, die  Ansiedlungskommission  in  Posen. 
Durch  den  Verlust  der  Hauptteile  der  Pro- 

vinzen Posen  und  Westpreußen  infolge  des 
Versailler  Friedensvertrags  ist  ihre  Aufgabe 
in  der  Hauptsache  gegenstandslos  geworden. 

Es  folgten  das  Gesetz  über  Renten- 
güter v.  27./VI.  1890  und  das  Gesetz 

betr.  die  Beförderung  der  Errich- 
tung von  Rentengütern  v.  7./VII. 

1891,  die  unter  Beseitigung  gewisser  recht- 
licher Hindernisse  der  älteren  Gesetzgebung 

die  eigentümliche  Uebertragung  von  Grund- 
besitz gegen  Uebernahme  einer  festen  Geld- 
rente unbeschränkt  für  zulässig  erklärten, 

für  die  Einrichtung  von  Rentengütern  mitt- 
leren und  kleineren  Unifangs  den  staatlichen 

Rentenbankkredit  zur  Verfügung  stellten 
und  mit  der  Vermittlung  und  Ueberwachung 
der  Rentengutsbildungen  die  staatlichen 
Auseinandersetzungsbehörden,  die  General- 

kommissionen  (jetzt   Landeskulturbehörden 
-  G.  v.  3./VI.  1919  GS.  S.  101  -),  be- 

trauten. Die  Rentengütergesetze  wollen 
im  Gegensatz  zum  G.  v.  26./IV.  1886 
die  innere  Kolonisation  aus  wirtschaft- 

lichen Gründen  fördern.  Ein  wei- 
terer wesentlicher  Unterschied  liegt  darin, 

daß  der  Betrieb  der  Kolonisation  der  An- 
siedlungskommission durchweg  staatlich  ist, 

—  die  Ansiedlungskommission  ist  selber  Kolo- 
nisator, sie  erwirbt  die  ihr  zur  Besiedlung 

passend  erscheinenden  Grundstücke,  teilt  sie 
auf  und  vergibt  sie  — ,  daß  dagegen  nach 
den  GG.  v.  1890/91  die  Kolonisation  der 
privaten  Initiative  und  dem  privaten  Risiko 

überlassen  ist1).  Der  Staat  beschränkt  sich 
darauf,  Kredit  zu  geben  und  Geschäfts-  und 
Kostenerleichterungen  zu  gewähren.  Dieser 
Unterschied,  der  vielfach  verkannt  wird,  ist 
für  die  weitere  Entwicklung  bedeutungsvoll 
geworden.  Dadurch  daß  das  G.  v.  1886 
alle  bei  der  Besiedlungstätigkeit  vorkommen- 

den wichtigeren  Funktionen  in  die  Hand 

einer  einzigen  mit  reichen  Geldmitteln  aus- 
gestatteten Stelle  legte,  konnte  die  Aus- 

führung in  technischer  Beziehung  von  vorn- 
herein nach  einheitlichen  Grundsätzen  er- 

folgen. Die  Rentengutsgesetze  von  1890/91 
dagegen  teilen  die  Funktionen,  sie  überlassen 
die  Rolle  des  Ansiedlungsunternehmers  grund- 

sätzlich jeder  dazu  bereiten  Persönlichkeit 
und  übertragen  die  Rolle  des  Geldgebers, 
insoweit  es  sich  um  den  Rentenbankkredit 

handelt,  den  Generalkommissionen  (Landes- 
kulturbehörden), die  gleichzeitig  auch  die 

Staatsaufsicht  ausüben.  Abgesehen  von 
wenigen  allgemeinen  Direktiven  lassen  es  die 
Rentengutsgesetze  an  Anweisungen  über  die 
näheren  Voraussetzungen  und  über  die  Ab- 

grenzungen fehlen,  in  denen  diese  beiden  zu- 
sammenwirkenden Stellen,  Ansiedlungsunter- 

nehmer  und  Behörde,  die  ihnen  zugedachten 
Funktionen  auszuüben  haben.  Es  konnte 

daher  nicht  ausbleiben,  daß  sich  bei  den 

einzelnen  mit  Kolonisationsgeschäften  be- 
faßten Generalkommissionen  das  Verfahren 

verschieden  gestaltete,  unter  Schwankungen 

J)  Ueber  die  Entstehung  und  den  näheren 
Inhalt  der  Rentengutsgesetze  von  1890  u.  1891 

vgl  den  Art.  „Rentengüter".  Hier  ist  lediglich 
darzustellen,  wie  die  Rentengutsgesetze  gehand- 

habt werden  und  welche  Ergebnisse  sie  gezeitigt haben. 
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litt  und  stellenweise  zu  Mißgriffen  führte. 
Erst  auf  Grund  längerer  praktischer  Erfah- 

rung haben  sich  allmählich  feste  Verfahrens- 
grundsätze herausgebildet. 

Die  Tätigkeit,  die  für  die  Gene- 
ralkommissionen des  Ostens  gleich 

anfangs  aus  den  Rentengutsgesetzen 
erwuchs,  nahm  einen  ungeahnten 
Umfang  an.  In  noch  nicht  einem  Jahre  seit 
Inkrafttreten  des  (i.  v.  7./V11.  1891  wurden 

ihnen  gegen  150000  ha  zur  Aufteilung  an- 
geboten. Freilich  waren  diese  und  spätere 

Angebote  in  den  seltensten  Fällen  auf  die 
Absicht  der  Verkäufer  zurückzuführen,  zur 

Erreichung  der  sozialpolitischen  Ziele  bei- 
zutragen, die  dem  Gesetzgeber  vorgeschwebt 

hatten.  Fast  ausnahmslos  war  das  eigene 
Interesse  an  einem  möglichst  günstigen 
Verkauf  des  nicht  selten  überschuldeten  und 
heruntergewirtschafteten  Grundbesitzes  die 
Triebfeder.  Entsprechend  dem  großen  An- 

i  waren  die  in  den  ersten  Jahren  gebil- 
■I  Rentengüter  verhältnismäßig  zahlreich. 

Im  Jahre  1892  entstanden  392  Rentengüter 
mit  5083  ha  Gesamtflache;  1893:  1490  Ren- 

tengüter mit  l.'l^Mi  ha;  1894:  1902  Renten- 
güter mit  21829  ha;  1895:  1237  Rentengüter 

mit  12908  ha;  1890:  1167  Rentengüter  mit 
14177  ha.  Von  1897  ab,  wo  noch  915  Stellen 
mit  9990  ha  gebildet  wurden,  ist  ein  ständiges 
Sinken  der  Stellenzahl  zu  verzeichnen,  bis 
i.  J.  1902  die  Zahl  von  311  Stellen  mit 

i  ha  den  größten  Tiefstand  erreichte.  Die 
ürung  für  diese  Erscheinung  liegt  nahe. 

Dil  ommissionen,  durch  trübe  Er- 
fahrungen der  ersten  Lehrjahre  vorsichtig  ge- 

".  unterwarfen  die  bei  ihnen  eingehen- 
Aufteilungsanträge     einer    strengeren 

md  Bteüten  an  die  Zuverlässigkeit 
ausgeben    und   an    die    Be- 

ffenheit  des  Aufteilungsobjekts  höhere 
AnforderungeiLi  Aber  auch  die  Gutsverkäufer 

I    waren    inzwischen    inne    geworden, 
weh  •  rigkeiten    und  Gefahren    mit 

Renten  ;i  bers,    des 
m   Sinne  des    I  ver- 

knüpft sind.  Freilich  leisteten,  durch  die 
unzul  |-  iihigkeiten     der     meisten 

■  .  die  I  reneral- 
komi  vermittels   ihrer  Spezialkom- 

die  ihnen  i   tzlich  obliegen« 

den  Rauptteil  d.-r ■ "    für   die 

iten    und 
■.-  und  11-,  pothel  enregulierun- 

Iten    Yerhand- 

h  üverhältnisse     in      I V 
I    kommei  ••    unter- bel   der   A 

d'-r    An 
•    der 

«rfor  lei  
über- 

wachten den  Aufbau  der  Ansiedlergehöfte 
und  führten  die  nötigen  Folgeeinrichtungen, 
wie  Wege-  und  Grabenbauten  und  der- 

gleichen aus,  sie  besorgten  schließlich  die 
Versilberung  der  aufkommenden  Renten- 

briefe sowie  die  Auseinandersetzung  zwischen 
Rentengutsausgeber  und  Hypothekengläu- 

bigern, Lieferanten,  Bauunternehmern  usw. 
Etwas  konnten  sie  allerdings  dem  Renten- 

gutsverkäufer nicht  abnehmen,  das  ist 
das  finanzielle  Risiko  des  Kolonisations- 

geschäfts, das  nach  den  Umständen  des 
Einzelfalls  verschieden  groß  sein  kann,  das 
sich  aber  niemals  ganz  ausschließen  läßt. 
Fehlt  es  beispielsweise  an  genügender  Nach- 

frage seitens  bemittelter  Kaufliebhaber  und 
schreitet  demgemäß  der  Verkauf  der  Par- 

zellen nur  langsam  vorwärts,  so  erreichen 
die  zwischenzeitlichen  Verwaltungskosten 
schnell  eine  gefahrdrohende  Höhe.  Muß 
sich  dann  ein  finanziell  schwacher  Koloni- 
sationsunternehmer  die  nötigen  Geldmittel 
durch  Aufnahme  hochverzinslicher  Kredite 
beschaffen,  so  kann  leicht  sein  Ruin  die 
unausbleibliche  Folge  sein.  Erwägt  man 
weiter,  daß  die  Rolle  des  Kolonisators  hohe 
Anforderungen  an  die  Persönlichkeit  stellt 
und  eine  Reihe  notwendiger  Eigenschaften 
voraussetzt,  Organisationstalent,  Verständnis 
für  die  Bedürfnisse  des  kleinen  Mannes, 
Geschick  und  Geduld  im  Verkehr  mit  An- 

siedlern und  Behörden,  kaufmännische  Ge- 
schäftsgewandtheit, Erfahrung  in  Rechts- 

und Geldsachen,  im  Bauwesen  u.  a.  m.,  so 

leuchtet  ein,  daß  nicht  jedem  verkaufs- 
willigen Grundstücksbesitzer  anzuraten  ist, 

als  Kolonisationsunternehmer  aufzutreten. 

Führte  derart  die  Erkenntnis  dieser  Schwierig- 
keiten auf  seiten  der  Grundstückseigentümer 

dazu,  mit  Auf  teilungsanträgen  zurückzuhalten 
und  damit  hemmend  auf  den  Fortgang  der 
Kolonisation  einzuwirken,  so  fehlte  es  an- 

dererseits nicht  an  staatlichen  Maßregeln 
zur  Belebung  der   KolonisatioiH.irbeit. 

Schon  i.  J.  1895  hatte  die  Staats- 

regierung  in  den  Etat  der  landwirt- schaftlichen Verwaltung  einen  neuen 
jahrlieh     wiederkehrenden     Fonds     in 
der  allerdings  nur  bescheidenen  Hohe  von 
160  000 eingestellt,  dazu  bestimmt,  durch  Bei- 

hilfen die  Hohe  der  Kosten  zu  verringern,  die 
durch  die  sog.  Folgeeinrichtungen  erwachsen. 
.Mit  einer  Kolonisationstätigkeit,  die,  wie  es  in 
den  östlichen  Provinzen  häufig  vorkam  und 

r  Kegel  wurde,  zur  Neugründung  ganzer 
Dörfer  führt,  sind  die  einschneidendsten  Um- 

wälzungen der  wirtaohaftliohen  und  öffent- 
lichen Verhältnisse  verbunden.  Den  mannig- 
fachen Wirtschafte- und  Verkehrsberürfn 

der  zahlreichen  neuen  Lendwüi  ohafl 
lic  Stelle  des  seitheri 

betriebe!    treten,    muß    durch  iltig 
und  Grabenneti  K 
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nung  getragen  werden,  es  müssen  Brunnen, 
Brücken  u.  dgl.  angelegt  werden.  Die  kom- 

munalen, Kirchen-  und  Schulverhältnisse 
machen  meist  umfassende  Aenderungen  und 
Neueinrichtungen,  darunter  besonders  häu- 

fig den  Neubau  oder  die  Vergrößerung  von 
Schulen,  erforderlich.  Daran,  daß  alle  diese 
aus  Anlaß  der  Besiedlung  zu  treffenden, 
mit  erheblichen  Kosten  verbundenen  „Folge- 

einrichtungen" zweckentsprechend  ausgeführt werden,  haben  nicht  nur  die  Ansiedler  und 
die  beteiligten  öffentlichen  Verbände,  son- 

dern auch  der  Staat  selbst  das  größte  In- 
teresse. Dementsprechend  führte  die  Ansied- 

lungskommission  diese  Anlagen  ganz  auf 
Staatskosten  aus.  Bei  den  Ansiedlungen 
der  Generalkommissionen  (Landeskulturbe- 

hörden) gewährt  der  Staat  nur  mäßige  Bei- 
hilfen, während  den  Hauptteil  der  Kosten 

der  Ansiedlungsunternehmer  aufzubringen 
hat,  der  seinerseits  wiederum  aus  den 
von  den  Rentengutsnehmern  gezahlten  Kauf- 

preisen Deckung  suchen  muß. 
2.  Die  neueren  Rentengutsbildungen. 

Zuerst  bei  der  Generalkommission  in  Frank- 
furt a.  0.  hat  sich  ein  Verfahren  ausgebildet, 

das,  mit  unwesentlichen  Abweichungen  von 
anderen  Generalkommisionen  übernommen, 
den  meisten  neueren  Rentengutsbildungen 
zugrunde  liegt.  Dieses  Verfahren  faßt  die 
kolonisatorischen  Ziele  der  Rentenguts- 

gesetze von  weiteren  Gesichtspunkten  auf. 
Im  Gegensatz  zur  früheren  Praxis  erblickt 
es  seine  Aufgabe  nicht  darin,  beherrscht 
von  den  Anträgen  und  Vereinbarungen 
der  Parteien,  schlechthin  Rentengüter  zu 
gründen.  Es  will  vielmehr  durch  die  Renten- 

gutsbildungen in  Verbindung  mit  der  Schaf- 
fung neuer  leistungsfähiger  Landgemeinden 

oder  mit  der  Stärkung  und  Vergrößerung 
bestehender  Gemeinden  dort,  wo  ein  Be- 

dürfnis vorhanden  ist,  öffentliche  Interessen 
befriedigen.  Im  Zusammenhange  damit 
bezweckt  es  ferner  die  bessere  Wahrneh- 

mung der  privatwirtschaftlichen  Interessen 
der  Ansiedler  dem  Ansiedlungsunternehmer 
gegenüber.  War  doch  in  der  früheren  Periode 
die  Berücksichtigung  sozialer  Interessen, 
namentlich  der  Schutz  der  Rentenguts- 

käufer gegen  zu  weitgehende  Gewinnbe- 
strebungen der  Rentengutsverkäufer  oder 

gewissenloser  Vermittler,  mitunter  etwas 
kurz  gekommen.  Schließlich  sucht  das  neue 
Verfahren  auch  den  Interessen  des  Ansied- 
lungsunternehmers  selbst  gerecht  zu  werden 
und  die  Rentengutsbildung  dadurch  schmack- 

hafter zu  machen,  daß  es  das  Risiko  des 
Unternehmers  auf  ein  möglichst  geringes 
Maß  herabzusetzen  bestrebt  ist. 

Der   Rahmen,   in   dem   sich   dieses   sog. 

„Frankfurter"    Verfahren    abspielt,    ist 
in  großen  Zügen  folgender.     Zunächst  wird 
Jeder   bei   der  Generalkommission   (Kultur- 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

amt)  gestellte  Aufteilungsantrag  dem  zu- 
ständigen Landrat  zur  Begutachtung  darüber 

mitgeteilt,  ob  vom  Standpunkt  der  all- 
gemeinen Verwaltung  und  der  Kreisinter- 

essen Bedenken  gegen  die  geplante  An- 
siedlung  zu  erheben  sind.  Sodann  stellt, 
nachdem  alles  auf  das  Aufteilungsobjekt 
bezügliche  Urkunden-  und  Auskunftsmaterial 
beschafft  ist,  der  Kulturamtsvorsteher  zu- 

sammen mit  dem  „Kreisbeirat",  einem  nach 
ministerieller  Anordnung  zuzuziehenden  orts- 
und  sachkundigen  Vertrauensmanne  des 
Kreises,  fest,  ob  das  angebotene  Gut  mit 
Rücksicht  auf  Bodenbeschaffenheit,  Lage, 
Hypothekenverhältnisse,  Vermögensverhält- 

nisse und  Eigenschaften  des  Eigentümers  usw. 
zur  Besiedlung  geeignet  ist.  Hieran  schließt 
sich  die  unter  Mitwirkung  von  Sachverstän- 

digen aufgenommene  sog.  „Vortaxe",  die 
den  Wert  des  Gutes  im  ganzen  und  in  seinen 
einzelnen  Bestandteilen  mit  Rücksicht  auf 
die  künftige  Bewirtschaftung  im  Klein- 

betriebe zu  ermitteln  hat.  Diese  Taxe  und 
die  schon  jetzt  mit  den  Gemeinde-,  Kirchen- 
und  Schulverbänden  und  deren  Aufsichts- 

behörden geführten  Verhandlungen  über  die 
durch  die  Koloniebildung  bedingten  Aende- 

rungen in  den  öffentlichen  Einrichtungen 
bilden  die  Hauptgrundlagen  der  „Besied- 

lungsbedingungen". Diese  enthalten  den 
Finanzierungsplan  des  ganzen  Unternehmens, 
der  mit  annähernder  Zuverlässigkeit  die 
Gesamtsumme  feststellt,  die  durch  den  Par- 

zellenverkauf herauskommen  muß,  um  die 
Durchführung  des  Verfahrens  zu  ermög- 

lichen, und  die  nach  Lage  der  Verhältnisse 
herauskommen  kann,  ohne  daß  die  An- 

siedler zu  schwer  belastet  werden.  Diese 

Gesamtsumme,  der  „Besiedlungswert"  des Gutes  muß  so  hoch  sein,  daß  die  Forderung 

(„Abfindung")  des  Verkäufers  und  die  „Be- 
siedlungszuschläge" gedeckt  werden  können. Letztere  umfassen  die  für  die  Regelung  der 

öffentlich-rechtlichen  (Gemeinde-,  Kirchen- 
und  Schul-)  Verhältnisse  und  der  gemeinwirt- 

schaftlichen Anlagen  (Wege,  Gräben,  Sand- 
und  Kiesgruben,  Meliorationen,  Obstbäume 
und  dgl.)  sowie  zur  Deckung  der  gesetz- 

lichen Verfahrenskosten  und  zur  Ausglei- 
chung etwaiger  Kursverluste  beim  Verkauf 

der  Rentenbriefe  erforderlichen  Kosten.  Er- 
stere  entspricht  dem  Werte,  den  das  unge- 

teilte Gut  im  Großbetriebe  hat,  zuzüglich 
der  in  einer  Pauschsumme  festgesetzten 
Vergütung  für  die  Nebenleistungen  des 
Verkäufers,  wie  Ausstattung  der  Renten- 

güter mit  Vorräten  an  Brotkorn,  Saatgut, 
Futtermitteln,  für  die  zwischenzeitliche  Ver- 

waltung der  unverkauften  Flächen,  für 

Agenten-  und  Vermittlungsgebühren,  Mühe- 
waltung, Risiko  usw.  Dabei  wird  von  dem 

Gedanken  ausgegangen,  daß  der  Verkäufer 
nur    den    gemeinen     Wert    seines     Gute3 
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und  eine  angemessene  Entschädigung  für 
Sonderleistungen  ersetzt  verlangen  kann, 
daß  aber  der  Gewinn,  der  regelmäßig  aus 
der  Parzellierung  eines  größeren  Gutes 
über  dessen  gemeinen  Wert  hinaus  erzielt 
wird,  der  Gesamtheit  der  Ansiedler  zugute 
kommt  und  in  deren  Nutzen  zu  verwenden 

ist.  Erst  wenn  sich  der  Rentengutsaus- 
geber  mit  den  „Beeiedlungsbedingungen" 
einverstanden  erklärt  und  sich  zur  Durch- 

führung des  Verfahrens  in  den  dadurch  ge- 
inen  Grenzen  verpflichtet  hat,  wird  dem 

verfahren  weiterer  Fortgang  gegeben.  Durch 
diese  Art  des  Vorgehens  wird  erreicht,  daß 
das  Kolonisationsunternehmen  ,,von  vorn- 
erhein  als  ein  einheitliches  Werk  aufgefaßt 
und  die  Gesamtheit  der  zu  regelnden  privat- 
wirtschaftlichen  und  öffentlich-recht  liehen 
Verhältnisse  gleich  Im  Anfang  festgestellt 
wird".  Der  Verkäufer  weiß  von  Anfang  an, 
auf  welchen  Erlös  er  mit  einiger  Sicherheit 
rechnen  kann,  ohne  furchten  ZU  müssen, 
daß  ihm  dieser,  -  wie  das  früher  oft  ge- 

schah -  durch  nachträgliche  Anforderungen 
bmälert  wird.  Da  sein  Anspruch  auf 

eine  feste  Summe  begrenzt  ist  und  die  Ge- 
winnQberschüsse  der  I  iesamtheit  der  Ansiedler 
zugute  kommen.  Btehl  er  diesen  vertrauens- 

würdiger, alfl  eine  Art  unparteiischer  Ver- 
mittler gegenüber,  der  kein  Interesse  daran 

bat.  die  Kaufer  bei  dem  Verkauf  der  Par- 
•:  zu  überteuern.  Die  Kosten  für  die 
I  mg  der  gemeinwirtschaftlichen  und 

atlich-rechtlichen  Verhältnisse  werden 
nicht  wie  früher  erst  am  Schluß  des  Ver- 

fahren- ermittelt,  wo  meist  die  Mittel  zu 
ihrer  Deckung  fehlen,  sondern  sie  werden 

vornherein  ven  and  es  wird  für 
im.   Aach  Blaßgabe  der 

.  -._  ungen    und   an   der   Hand 
inigten  Eänteilungsplans 

dann,  nachdem  die  '."•mäU  <  i.  v.  LO.  VlIL 
erforderliche      Ansiedlungsgenehmi- 

Verkauf    der    Par- 
i    beendet  und  Bind 

dann    werden    auf 
d  r  ..i;  ileihui 

eilen   auf  die    Ren- 
immen.   1 1  eßen  lieh 

adbuchberichtigung  und 
if'-  in  Angriff 

. ;     der  :haft- 
licben  Fol 

■i  ordent- 

lichen Verwall  Neu- 
immunalen  Verhältnis  e  ab- 

n     und     die  von 

Einrichtungen    d>  r    Wohlfahrtspflege    voll- 

rfabren 

hat  und  -<>  unzweifelhaft  •  aritt 
in  dV 

An- 

wendung die  Mängel  nicht  zu  beseitigen,  die 
der  Person  des  Kolonisators,  wie  er  bis 
dahin  Kegel  gewessen,  nun  einmal  anhaften. 
Zwar  hat  es  mancher  praktisch  veranlagte 
Kulturamtsvorsteher  verstanden,  die  Un- 

fähigkeit des  Ansiedlungsunternehmers  durch 
eigene  Geschäftsgewandtheit  zu  ersetzen, 
doch  ist  das  immerhin  nur  ein  Notbehelf, 
schon  deswegen  unzureichend,  weil  der 
Beamte  nicht  ständig  an  Ort  und  Stelle 
sein  kann.  Bei  gewissen  Geschäften  wird 
die  Landcskulturbehörde,  mag  sie  auch  mit 
den  besten  Beamtenkräften  ausgestattet 
sein,  stets  auf  die  Tüchtigkeit  und  Geschick- 

lichkeit des  Unternehmers  angewiesen  bleiben. 
Das  führte  dazu,  in  der  Form  von  Ansied- 
lungsgesellschaften  Stellen  zu  schaffen, 
welche  die  Rolle  des  Kolonisators  berufs- 

mäßig, aber  nicht  aus  Erwerbsinteresse, 
sondern  aus  gemeinnützigem  Interesse  über- 

nehmen und  im  großen  Stile  Kolonisation 
betreiben  sollen.  Mit  dieser  Organisa- 

tionsform ist  die  Entwicklung  der 
inneren  Kolonisation  in  eine  neue 
Phase   getreten. 

3.  Die  gemeinnützigen  Siedlungsgesell- 
schaften. Der  erste  Versuch  in  dieser  Rich- 

tung war  die  Gründung  der  Deutschen  A11- 
siedlungsgesellschaft  (G.  m.  b.  H.) 
zu  Berlin  i.  J.  1899  mit  einem  Stamm- 

kapital von  20  000  M.  Jeder  Geschäfts- 
gewinn war  statutarisch  ausgeschlossen. 

Der  Aufsichtsrat  bestand  aus  angesehenen  im 
öffentlichen  Leben  stehenden  Männern, 
hohen  Beamten,  Politikern  und  dgl.  Die 
Gesellschaft  führte  die  Besiedlung  mehre- 

rer hierzu  zur  Verfügung  gestellter  staat- 
licher Domänen  und  zweier  weiterer  Güter 

erfolgreich  durch,  indem  sie  insgesamt 
3050  ha  in  171  selbständige  und  69  Zu- 
kaufs-Bentengüter    zerlegte.       Aber    schon 
i.    J.    1901    mußte   sie    ihre    Tätigkeit    wegen 
unzureichender  Büttel  einstellen.  Mehr 
vom  Glück  begünstigt  war  die  L  J.  L903 
gegründete    Pommersohe    Ansiedlun 

I  l-ehal  t   (e.   ( ;.   in.   I).    II.)  in   Stettin. 
Auch     ie  entstand   aue   kleinen   Anfängen, 
bei   ihrer   Gründung   betrug   die   Zahl 
Geschäftsanteile    nur    22    mit    einer    Haft- 

summe von  22000  Bf.     Allmählich  gewann 
die   1 11  eil  ohafl    liitgliedei    aus   allen 

reisen,  namentlich  wurden  auch  die 
öffentlichen  Verbände  der  Provinz  (der  Pro- 
vinzialverband,  mehrere  Landkrei  e,  die 
Landwirtsobaftskammer)  Gene  >  n.  Ende 
1008  zahlte  sie  201  Mitglieder  mit  134 
ichäftsanteilen  zu  LOOO  M.  und  der 
oben  Haftsumme.    Davon  entfallen  LOO 

anteile  auf  den  Staat.    Der  Gewinn- 
anspruch  der   Geno  auf   hoch 

begrenzt.     In  der  Zeit  ihi  ben  ■ 
60    I rflter   mit   einem   Arial   \ on 

■I  ha  zur  1              ■  übernommen 
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unter  Vermittlung  der  Generalkommission 
in  Frankfurt  a.  0.  bis  Ende  1908  1037 
Eentengutsstellen  begründet.  Ihre  Ansied- 
lungen  sind  wohl  ausnahmslos  als  gelungen  zu 
bezeichnen.  Trotz  der  größeren  Anzahl  der 
Genossen  und  der  steigenden  Vermehrung  der 
Geschäftsanteile  wäre  wahrscheinlich  auch 
diesem  Kolonisationsinstitut  über  kurz  oder 
lang  ein  ähnliches  Schicksal  beschieden  ge- 

wesen wie  ihrer  Vorläuferin,  der  Deutschen 
Ansiedlungsgesellschaft,  wenn  nicht  der 
Staat  mit  einer  besonderen  Aktion  helfend 
eingegriffen  hätte. 

Seit  dem  Jahre  1905  hat  der  Staat  — 
zuerst  nur  für  die  Provinzen  Ostpreußen 
und  Pommern,  sodann  allgemein  für  das 
ganze  Staatsgebiet  —  besondere  Geldmittel 
bereitgestellt,  um  sich  mit  Kapitaleinlagen 
an  gemeinnützigen  Siedlungsgesellschaften 
zu  beteiligen  und  deren  Tätigkeit  auch  sonst 
finanziell  zu  fördern.  Diese  Mittel  werden 
teils  alljährlich  im  Staatshaushalt  (land- 

wirtschaftliche Verwaltung)  ausgeworfen, 
teils  sind  sie  durch  besonderes  Gesetz  (G.  v. 
28./V.  1913  -  GS.  S.  293)  bewilligt. 

Als  erste  gemeinnützige  Siedlungsgesell- 
schaft größeren  Stils,  an  der  sich  der  Staat 

mit  Stammeinlagen  beteiligte,  wurde  im 
Jahre  1905  die  Ostpreußische  Land- 

gesellschaft in  Königsberg  gegründet. 
Andere  Provinzen  folgten.  Jetzt  ist  die  Ent- 

wicklung dahin  abgeschlossen,  daß  in  jeder 
preußischen  Provinz  eine  (in  der  Provinz 
Hessen-Nassau  je  eine  für  die  Regierungs- 
bezirke  Cassel  und  Wiesbaden)  solche  Sied- 

lungsgesellschaft besteht. 
Die  gemeinnützigen  provinziellen  Sied- 

lungsgesellschaften sind  überall  in  der  Form 
der  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung 
gegründet.  Gesellschafter  sind  der  Staat, 
die  Provinz,  Kreise,  Städte  und  Landgemein- 

den, die  Landwirtschaftskammer,  die  Landes- 
versicherungsanstalt, Genossenschaftsver- 

bände und  andere  öffentliche  Körperschaften 
und  gemeinnützige  Verbände.  Einzelnen 
Gesellschaften  gehören  auch  Privatpersonen 
als  Gesellschafter  an.  Das  Gesellschafts- 

kapital schwankt  im  allgemeinen  zwischen 
4  und  9  Millionen  Mark;  der  Gewinn  ist  auf 
höchstens  4  oder  5%  begrenzt.  Die  eine  Hälfte 
des  Gesellschaftskapitals  hat  in  der  Regel  der 
Staat,  die  andere  Hälfte  haben  die  Provinz- 

beteiligten aufgebracht.  Die  Gesellschaften 
werden  von  hauptamtlich  angestellten  Ge- 

schäftsführern, meist  früheren  Staatsbeamten, 
die  auf  dem  Gebiete  der  Ansiedlung  besondere 
Erfahrungen  haben,  geleitet.  Der  Aufsichts- 

rat setzt  sich  aus  Vertretern  der  einzelnen 
Gesellschafter  zusammen.  Der  Staat  hat 
satzungsgemäß  eine  Reihe  von  Vorrechten. 
So  hat  der  Oberpräsident,  der  den  Staat  in 
der  Gesellschaft  vertritt,  die  Wahl  der  Ge- 

schäftsführer   und    des    Vorsitzenden    des 

Auf sichtsrates  zu  bestätigen;  seiner  Genehmi- 
gung bedarf  die  Dienstanweisung  für  die Geschäftsführer;  Kommissare,  die  er  oder 

die  Minister  zu  den  Sitzungen  des  Aufsichts- 
rats entsenden,  müssen  jederzeit  gehört 

werden.  Der  Oberpräsident  ist  berechtigt, 
selbst  oder  durch  Beauftragte  jederzeit 
Einsicht  in  die  Bücher  und  in  die  gesamte 
Geschäftsführung  der  Gesellschaft  zu  nehmen. 
Von  seiner  Zustimmung  ist  die  Verwendung 
gewisser  Fonds  abhängig.  Auf  der  anderen 
Seite  verzichtet  der  Staat  auf  seine  Divi- 

dende und  gewährt  der  Gesellschaft  Zu- 
schüsse zu  ihrem  Ausgleichsfonds. 

Die  gemeinnützigen  provinziellen  Sied- 
lungsgesellschaften in  den  einzelnen  Pro- 

vinzen sind  folgende: 
mit  einem 

Stamm- kapital von  M. 

1.  in  Ostpreußen  die  Ostpreu- 
ßische Landgesellschaft  G.  m. 

b.  H.  in  Königsberg  i.  Pr.  .     7  651 000 
2.  in  Pommern  die  Pommersche 

Landgesellschaft  G.  m.  b.  H. 
in  Stettin   6  000000 

3.  in  Brandenburg  die  Landge- 
sellschaft   „Eigene    Scholle" G.  m.  b.  H.  in  Frankfurt  a.  0.      8  554  000 

4.  in  Schlesien  die  Schlesische 
Landgesellschaft  G.  m.  b.  H. 
in  Breslau   5  500  000 

5.  in  Sachsen  die  Siedlungsge- 
sellschaft Sachsenland  G.  m. 

b.  H.  in  Halle  a.  S.      .   .   .     7  471 000 
6.  in  Schleswig-Holstein  die 

schleswig-holsteinische  Höfe- 
bank G.  m.  b.  H.  in  Kiel  .     4  000  000 

7.  in  Hannover  die  Hannover- 
sche Siedlungsgesellschaft  m. 

b.  H.  in  Hannover    ....     4000000 

8.  in  Westfalen  die  Siedlungs- 

gesellschaft „Rote  Erde"  G. m.  b.  H.  in  Münster  i.  W.       4  153  000 

9.  in  der  Rheinprovinz  die  Sied- 
lungsgesellschaft    „Rheini- 

sches Heim"  G.  m.  b.  H.  in 
Bonn       4  000000 

10.  in  Hessen-Nassau  die  „Hessi- 
sche Heimat"  G.  m.  b.  H.  in 

Cassel       1437  000 
und    die    Nassauische    Sied- 

lungsgesellschaft   G.    m.    b. 
H.  in  Wiesbaden    .....       900000 

Die   gemeinnützigen   provinziellen    Sied- 
lungsgesellschaften Preußens  sind  zusammen 

mit  den  nach  ihrem  Muster  in  anderen  deut- 
schen  Staaten  gegründeten  gemeinnützigen 

Siedlungsgesellschaften  zu  einom  Verbände  in der    Gesellschaft    zur   Förderung    der 

inneren  Kolonisation  in  Berlin  zusammen- 
geschlossen. Es  gehört  zu  den  Aufgaben  dieser 

29* 
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Vereinigung,  nicht  nur  allgemein  für  den  Ge- 
danken der  inneren  Kolonisation  zu  werben 

und  ihn  der  Öffentlichkeit,  den  gesetz- 
gebenden  Körperschaften  und  den  Behörden 
gegenüber  zur  Geltung  zu  bringen,  Bondern 
auch  die  die  Siedlungsgeeellßcharten  gemein- 
Bam  berührenden  Angelegenheiten  in  Ver- 
Bammlungen  der  Siedlungsdirektoren  zu  er- 

örtern und  die  gemeinschaftlichen  Interessen 
der  Siedlungsgesellschaften  aaoh  außen  zu 
vertreten. 

Auf  der  anderen  Seite  hat  es  sich  in  der 

Praxis  als  zweckmäßig  gezeigt,  den  provin- 
ziellen Siedlungsgesellschaften  einen  lokalen 

Unterbau  zu  geben.  Wo  es  sieb  um  Ansied- 
lungen  geringeren  Dmfanges,  um  die  An- 
1  ing  einiger  weniger  Stellen  oder  von 
Gruppen  solcher  handelt,  empfiehlt  es  sich 
6chon  wegen  der  hohen  Kosten  nicht,  die  hier- 

mit verbundene  Beinarbeit  von  den  provin- 
ziellen Siedlungsinstituten  ausführen  zu 

:i.    Pur  diese  örtlichen  Siedlungsbedürf- 
B   haben  sieh  daher,   meist   für  den  Um- 
lim..  Kreises,  Kleinsiedlungsgesell- 

Bchaften  l  K  reisgesellschafl  sn)  gebildet, 
die  in  ähnhoher  weise  wie  die  provinziellen 
Siedlungsgesellschaften  eingerichtet,  aber  mit 
geringt irem  Kapital  ausgestattet  sind.  Ge- 
seUscnafter  sind  in  der  Regel  der  Kreis,  Stadt- 
und  Landgemeinden  und  Private.  Um  die 
Einheitlichkeit  zu  wahren  und  den  Klein- 
BiedlungsgeBellschaften  die  Erfahrungen  und 
Hilfsmittel  der  großen  Gesellschaften  dienst- 1 
bar  EU  machen,  sind  aurh  die  letzteren  meist 
an  den  Kkünsiedlungsgesellschaften  beteiligt 
und  haben  in  ihrem  Aufsichtsrat  Sitz  und 

der    Tätigkeit    der    älteren    provin- 
ziellen Siedlung  ge  ellschaften    sien  folgende 
Jahresberichten  entnommene  Zahlen 

ben: 

im  i    IV.  1920  hat  die  Ostpreußische 
Ischaft     1953     Rentenstellen     auf 

-  mdet,  die  Pommersche  Land- 
■  1 1  -_'7i  ha,  die  Landge- 
bolle"  2223  auf  15946ha, 

ellschafl    209    auf 
außerdem   hat   sie,   namentlich  im 

iedlung,  -t  1  <rj  ha  an  L660 ■  ellschaft 

hsenlano"  dige    und 

.  L162  Kaufei  frei- ■ 

tlicbkeit    werden  mitunter 
•    bemän- 

gelt,   wie    ts   gelegentlich    au   ■  •    nicht der 

t'-n    fehlt. ■  enden  un-.  i  dabei  die - 

•lieh 

in    ■  :• 

Wenn  oft  heutigentags  in  der  inneren  Koloni- 
sation das  Allheilmittel  für  die  Gesundung 

unserer  wirtschaftlichen  Verhältnisse  er- 
blickt wird,  so  kann  gegenüber  solchen  über- 

triebenen Erwartungen  die  Enttäuschung 
nicht  ausbleiben.  Die  von  manchen  ge- 

wünschte Massenansiedlung  in  der  Weise, 
daß  in  kürzester  Frist  viele  Tausende  neuer 
Ansiedlerstellen  als  fertige  Betriebe  ins 
Leben  gerufen  werden,  wird  sieb  kaum  je 
verwirklichen  lassen. 

Angriffe,  die  in  früheren  Jahren  gegen 
das  System  der  gemeinnützigen  Siedlungs- 
gesellschaftcn  als  solches  erhoben  worden  sind, 
sind  allmählich  verstummt.  In  der  Tat 
wird  man  nach  den  Erfahrungen  einer  mehr 
als  zehnjährigen  Praxis  nicht  wohl  be- 

streiten können,  daß  Einrichtungen,  wie  sie 
in  der  Gestalt  der  gemeinnützigen  Siedlungs- 
gesellschaften  bestehen,  unentbehrlich  sind, 
wenn  man  eine  großzügige  Siedlung  treiben 
will.  Mit  ihnen  ist  in  jeder  Provinz  ein 
kapitalkräftiger,  mit  erfahrenen  technischen 
Hilfskräften  ausgestatteter  Ansiedlungsunter- 
nehmer  vorhanden,  der  nach  einheitlichen, 
nicht  auf  Gewinn  berechneten  Gcsic'o  - 
punkten  verfahren  kann  und  auch  großen 
Kolonisationsunternehmungen  gewachsen  ist. 
Das  ist  namentlich  von  Bedeutung,  wenn 
es  sich  um  die  Aufteilung  ganzer  Güter  und 
die  Schaffung  neuer  Dörfer  handelt.  Denn 
diese  Aufgabe  ist  nicht  nur  technisch  schwie- 

rig, sondern  verlangt  meist  auch  die  In- 
vestierung von  Millionen.  Solche  nach  ihrer 

Zusammensetzung  gemeinnützigen  Organi- 
sationen, die  mit  finanzieller  und  technischer 

Leistungsfähigkeit  die  freie  Beweglichkeit 
des  Privatbetriebes  verbinden,  sind  zur 

Durchführung  des  schwierigen  Kolonisations- 
geschäfts ungleich  besser  befähigt  als  staat- 

liche Behörden,  die  die  Aufgabe  de.  Koloni- 
sten wahrnehmen  sollen.     So  vorzügliche 

tungen  die  Ansiediungskommission  in 
Posen  auoh  aufzuweisen  bat,  in  litt  doch  auch 
ihre  Tätigkeit  unter  der  Schwerfälligkeit 
und  Kostspieligkeit,  die  jedem  Behörden- 

betriebe nun  einmal  anhalten. 
Das  Mali  der  Mit  wi  rk  u  ii!,r  der  La  ude  E  - 

kult urbehorden  bei  der  kolonisatorischen 

'.eit   der  provinziellen   Siedlungsgesell- 
Behalten  bat  gewechselt     Wahrend  die  Be- 

hörden)  früher   in    derselben  Weise   beaufs- 
ichtigend und  bestimmend  mitwirkten,  wie 

bei    den     Rentengutsgründungen    privater 
i  Internehmer,  i-i  ihre  Bi  teiliguns  in  n  uerei 
Zeit    mehr   und   mehr  zurückgetreten.      Eb 

auf  der   Hand,   dafi   Siedlungsorgani- 
m  u  •■  "M  dem   \n  eben  und  der  fu 

zielten  und  technischen  B<  fähigun 

provinziellen    Sindlu  -haften    nicht 
mit  unerfahrenen,  L-ipitabcliwuchen  und  oft 
nicht  i    zuverlässigen    Privatunter- 

nehmern auf  die  gleiche  stufe 
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können.  Danach  beschränkt  sich  heute  die 
Mitwirkung  der  Landeskulturbehörden  in  der 
Hauptsache  darauf,  daß  sie  in  vereinfachten 
Formen  den  Siedlungsgesellschaften  zu  Be- 

ginn des  Verfahrens  den  Zwischenkredit  und 
beim  Abschluß  des  Verfahrens  den  Renten- 
bankkredit  vermitteln. 

4.  Das  Reichssiedlungsgesetz  und  die 
preußischen  Ausführungsvorschriften. 
Das  Reichssiedlungsgesetz  v.  ll./VIIi. 
1919  (RGBl.  S.  1429)  (s.  auch  den  Art. 

„Ansiedlungsgesetzgebung")  bezweckt  die 
Beschaffung  von  landwirtschaftlichem  Sied- 

lungslande zur  Begründung  neuer  Ansied- 
lungen  und  zur  Vergrößerung  bestehender 
Kleinbetriebe  teils  aus  dem  staatlichen  Do- 

mänenbesitz, teils  aus  Moor-  und  Oedland, 
teils  aus  dem  Besitzstande  der  „großen 
Güter",  teils  auch  —  soweit  Pachtland  für 
Landarbeiter  in  Betracht  kommt  —  aus 
Gemeindeland. 

Die  Organe,  denen  diese  Aufgaben  zu- 
fallen, sind  gemeinnützige  Siedlungsunter- 

nehmungen, die  von  den  Landeszentral- 
behörden einzurichten  sind.  Preußen  hat 

durch  das  Preußische  Ausführungs- 
gesetz v.  15./XII.  1919  (GS.  1920  S.  31) 

und  die  ministeriellen  Ausführungsanwei- 
sungen dazu  als  gemeinnützige  Siedlungs- 

unternehmungen die  provinziellen  Siedlungs- 
gesellschaften und  die  Kulturämter  bestimmt. 

Der  Grund  dafür,  die  Kulturämter  zu  ge- 
meinnützigen Siedlungsunternehmungen  zu 

erklären,  beruht  auf  der  Erwägung,  daß  es 
mit  Rücksicht  auf  die  durch  das  Reichs- 

siedlungsgesetz gestellten  neuen  Aufgaben 
erforderlich  ist,  weitere  Kreise  als  bisher 
an  der  Förderung  der  Siedlung  zu  beteiligen. 
Dabei  ist  die  Aufgabe  der  Kulturämter  nicht 
in  dem  Sinne  aufzufassen,  daß  sie  selbst 
Unternehmer  und  finanzielle  Träger  von 
Siedlungen  sind,  sondern  daß  sie  die  Be- 

schaffung von  Siedlungsland  für  andere 
Siedlungsunternehmer,  gleichviel  welcher 
Art,  lediglich  vermitteln.  Alle  diese  Sied- 

lungsunternehmer haben  daher  ihre  Anträge 
an  das  örtlich  zuständige  Kulturamt  zu 
richten.  Durch  die  Tatsache  dieser  Vermitt- 

lung im  einzelnen  Fall  erhält  das  betreffende 
in  der  Beschaffung  von  Siedlungsland  und 
in  der  Besiedlung  dieses  Landes  bestehende 
Siedlungsvorhaben  den  Charakter  der  Ge- 

meinnützigkeit im  Sinne  der  Siedlungsgesetze, 
ohne  daß  es  einer  besonderen  Erklärung  der 
Gemeinnützigkeit  bedarf  (objektive  Gemein- 

nützigkeit). Voraussetzung  dafür,  daß  das 
Kulturamt  die  Beschaffung  von  Siedlungs- 

land vermittelt,  soll  eine  vorherige  genaue 
Prüfung  der  Verhältnisse  des  Einzelfalles 
sein,  insbesondere  ob  der  Unternehmer  in 
persönlicher,  geschäftlicher,  technischer  und 
finanzieller  Beziehung  die  Eignung  als  Kolo- 

nisator besitzt.    Weiter  soll  die  Bedingung 

für  die  Vermittlung  des  Kulturamts  sein, 
daß  die  Verwendung  des  Landes  für  Siedlungs- 

zwecke unter  seiner  Mitwirkung  oder  Auf- 
sicht gesichert  ist.  Daß  die  Aufteilung  im 

Rentengutsverfahren  vorgenommen  werde, 
ist  dabei  nicht  erforderlich.  Allgemein  sind 
die  Vorsteher  der  Kulturämter  vom  Land- 

wirtschaftsminister angewiesen,  der  länd- 
lichen Bevölkerung  ihres  Bezirks  in  allen 

Fragen  der  Siedlung  und  des  Landerwerbs 
mit  Rat  und  Tat  zur  Seite  zu  stehen. 

Die  Mittel,  mit  denen  das  Reichssied- 
lungsgesetz das  nötige  Siedlungsland  be- 

schaffen will,  sind,  abgesehen  vom  Ankauf 
von  Land  im  freien  Verkehr,  die  Einräumung 
eines  gesetzlichen  Vorkaufsrechts,  die  Ent- 

eignungsbefugnis und  für  die  Beschaffung 
von  Pachtland  für  Landarbeiter  das  Recht 
zur  Zwangspachtung.  Soweit  es  sich  um 
die  Beschaffung  von  Siedlungsland  aus  dem 
Bestände  der  „großen  Güter"  —  das  sind die  Güter  von  100  und  mehr  Hektar  land- 

wirtschaftlicher Nutzfläche  —  handelt,  sind 
die  Träger  der  Landbeschaffung  die  Land- 
lieferungsverbände.  Sie  sind  öffentlich- 
rechtliche  Organe  der  Selbstverwaltung,  die 
kraft  Gesetzes  die  Eigentümer  der  „großen 
Güter"  in  sich  vereinigen  und  auf  Verlangen 
der  gemeinnützigen  Siedlungsunterneh- 

mungen Siedlungsland  aus  dem  Bestände 
der  großen  Güter  bis  zu  einem  Drittel  der 
gesamten  landwirtschaftlichen  Nutzfläche 
zu  angemessenem  Preise  zu  beschaffen 
haben.  Gelingt  es  dem  Landlieferungs- 
verbande  nicht,  dieses  Land  im  freien 
Ankauf  oder  durch  das  Vorkaufsrecht  zu 

erwerben,  so  steht  ihm  das  Recht  der  Enteig- 
nung zu.  Den  Antrag  auf  Enteignung  hat  er 

an  den  Präsidenten  des  Landeskulturamts  zu 

richten.  Ueber  die  Enteignung  selbst  be- 
schließtdcr  „ständige Ausschuß",  deraus  dem Präsidenten  als  Vorsitzenden,  einem  Vertreter 
des  Landlieferungsverbandes  und  einem  Ver- 

treter des  gemeinnützigen  Riedlungsunter- 
nehmens  besteht.  Beschwerdeinstanz  ist  der 
Minister  für  Landwirtschaft  gemeinsam  mit 
dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Gegen  die  Entscheidung  der  Enteignungs- 
behörde über  die  Höhe  der  Entschädigung  ist 

nicht  der  Rechtsweg,  sondern  der  Antrag  auf 
mündliche  Verhandlung  vor  der  Spruch- 

kammer des  Landeskulturamts  zulässig. 
Landlieferungsverbände  sind  in  Preußen 

in  jeder  der  östlichen  Provinzen  gebildet. 
Für  die  westlichen  Provinzen  bestimmt  das 
preußische  Ausführungsgesetz,  daß  in  den 
Kreisen,  deren  landwirtschaftliche  Nutz- 

fläche zu  mehr  als  10%  auf  die  „großen 
Güter"  entfällt,  die  Eigentümer  dieser  großen 
Güter  zu  einem  Landlieferungsverbande  zu- 

sammengeschlossen werden  können.  Hier- 
nach bestehen  zurzeit  Landlief erungs ver- 
bände in  den  Provinzen  Ostpreußen,  Bran- 
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denburg,  Pommern,  Schlesien,  Sachsen, 
Schleswig-Holstein  für  die  ganze  Provinz, 
in  Hessen-Nassau  und  Hannover  für  einzelne 

Kreise.  Die  Gründung  eines  Landlieferungs- 
verbandes in  den  Provinzen  Westfalen  und 

Rheinprovinz  ist  bisher  noch  nicht  erfolgt. 
Die  Organe  des  Landtieferungsverbandes 

sind  nach  ihren  vom  Landwinschal'tsminister 
genehmigten  Satzangen  die  Verbandsver- 
Bammlung,  der  Ausschuß  und  der  Vorstand. 
Die  Verbandsversammlune  besteht  aus  der 

Versammlung  der  Verbandsverordneten.  Je- 
der Verbandsverordnete  d.  h.  der  von  den 

atumern  der  .großen  Güter"  eines 
jeden  Kreises  gewählte  Vertreter  hat  in 
ihr  Boviel  Stimmen  wie  die  Verbands- 

mitglieder, die  Eigentümer  der  großen  Güter, 
in  -einem  Kreise  zusammen  besitzen.  Die 

Verbandsversammlung  tritt  jährlich  min- 
destens einmal  zusammen.  Der  Ausschuß 

hat  die  allgemeine  Aufsicht  über  die  Ge- 
Behäftsführung  des  Vorstandes,  auch  nimmt 
er  an  wichtigeren  Entscheidungen  teü    Zu 
den    Verbanaslasten    haben    die    Verbands- 
mitglieder  nach  Maßgabe  der  vom  Vorstande 
festgesetzten    Umlagen    beizutragen.      Dio 

■-aufsieht     Dber    den    Landlieferungs- 
verband übt  der  Oberpräsident  und  in  höherer 

Instanz  tler  Landwirtschaftsrainister  aus. 
Einer  besonderen  Erwähnung  bedarf  die 

rsiedlung.     Durch  Beschluß 
der    Nationalversammlung    ist    neben    der 
Rensiedlnng  die  Bebung  bestehender  Klein- 

be,   jedoch    höchstens   auf  die   Grüße 
bständigen  Ackernahrang,  als  sog. 

Anliegersiedlang  in  den  §  1  des  Reichs- 
riedl  ingefügt   worden.      Maß- 

:d  dafür  war  die  Erwägung,  daß  unter 
den  Verhältnissen,  wie  sie  der  unglückliche 

Krieges  geschaffen   hat,   ins- 
bei    den    verringerten    Erwerb  - 

in    der    Industrie,    die    Ver- 
nfähiger  Landwirtschaft 

r  Kleinbetriebe  notwendig  sei,  um  ihren 
bern  zu  ermöglichen,  ßich  aui  ohUeßlioh 

•  dwirtschaft  zu  l>>-  tchäftigen. 
In  den  Ausführung  Forschriften  des  Land- 

i  Ausfuhrungsanwei- 
!  \   .        i :  eil  sehende  Vor 

sie  und  die  Handhabang 
t halten.      Es   i  i    in 

laraui  en,    daß    nach    den 
nicht 

Ue  li  inbetriebe   zu 
rungen 

iUi 

..irt- ■    ■ 

rtei- 
1  ^-,  Mittel-  und ■ 

Arbeiter-,  Jlar 

Vorschriften  dürfen  deshalb  nicht  schematisch 

angewendet  werden,  sondern  es  muß  in 
jedem  Falle  geprüft  werden,  ob  nach  den 
Örtlichen  und  wirtschaftlichen  Verhältnissen 
des  Einzelfalles  ihre  Anwendung  am  Platze 
ist.  Insbesondere  kommt  es  auch  darauf  an, 
ob  die  ordnungsmäßige  Bewirtschaftung  der 
zu  vergrößernden  Stelle  gesichert  ist,  ins- 

besondere ob  ausreichende  Wirtschaftsge- 
bäude, Betriebsmittel  und  Arbeitskräfte  vor- 

handen sind.  Maßgebend  sind  die  wirt- 
schaftlichen Bedürfnisse  der  Stelle  selbst, 

weniger  die  jeweiligen  persönlichen,  erfah- 
rungsmäßig wechselnden  Wünsche  der  Stellen- 

inhaber. Das  zur  Anliegersiedlung  erforder- 
liche Land  soll  in  der  Regel  durch  freie  Ver- 

einbarung mit  den  benachbarten  Gutseigen- 
tümern beschafft  werden.  Erst  wenn  der 

Versuch  der  freien  Vereinbarung  oder  die 
Anwendung  des  Vorkaufsrechts  versagt, 
kommt  die  Einleitung  der  Enteignung  von 
Landbesitz  aus  dem  Bestände  der  großen 
Güter  in  Betracht.  Ausführende  Organe, 
an  die  die  Anträge  der  landbegehrenden 
Kleinbesitzer  zu  richten  sind,  sind  die 
Kulturämter.  Sie  sollen  sich  möglichst  der 
Unterstützung  der  provinziellen  Siedlungs- 

gesellschaften und  etwaiger  Kleinsiedlungs- 
gesellschaften sowie  der  Mitwirkung  freier 

Kommissionen  aus  den  Beteiligten  selbst 
bedienen.  Die  einzelnen  Anträge  aus  jeder 
Gemeinde  sind  zu  sammeln.  Das  Verfahren 

ist  für  jede  Gemeinde  einheitlich  und  ab- 
schließend so  durchzuführen,  daß  nach  ein- 

mal erfolgter  Regelung  neue  Anträge  auf 
Landzuteilung  nicht  berücksichtigt  werden 
sollen.  Die  Anträge  auf  Landzuteilung  im 
Wege  der  Anliegersiedlung  haben  einen  großen 

I 'ml'ang  angenommen.  Bei  einer  großen Anzahl  von  Gemeinden  ist  das  Verfahren 

schon  durchgeführt.  So  sind  in  Schleien 
bisher  Kaufverträge  mit  6123  Käufern  über 
eine  Gesamtfläche  von  4870  ha  und  Pacht- 

verträge mit  L6736Päohtern  über  einei  resamt- 
fläche  von    11  915  ba  ab)  in  worden. 

Als  weitere  Maßnahme  der  Reiohsgesetz- 

gebung  auf  dem  Gebiete  der  Siedlung  ist. 
dem  Reichssiedlnngsgese  t  z  das  Keiehs- 
heimst&l  tenge  etz  •..  LO./V.  L920  I  RGBl. 
s.  962)  gefolgt  l .-  i  i  Bin  eine  neue  Reohb 
tonn  ..die  Heimstätte"  („Wohnheim  I  I 

„Wii  imstätte")  einführendes  Rah- 
menge etz.      Ein   preußi  ohes   Au  fühl  m 

I    noch  nicht  erla-  vn.     !■  Q 
fand  v  irt  i  hat  i  liehe    Siedlui      •••     a    in 

Preußen,    -  ein*  m  ..  Rencengut"  eine 
der  „Heimstätte"  ähnliche  Ansiedlung  form 
be  n/' .  die    ich  be  vird 

Reich  ibeinutfl  mro     von 
■  •  '■"■v  Bedeutung  werden. 

.  Heim  täl  tenrecht "    oben    S.    21 6  fi., 

'  ff.) 

5.  1).  •       Geldquelle, 
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mit  deren  Hilfe  in  Preußen,  wenn  man  von 
der  Ansiedlungskommission  absieht,  die 
innere  Kolonisation  hauptsächlich  finanziert 
wird,  ist  der  Kredit  der  Rentenbanken. 
Durch  das  Gesetz,  betreffend  die  Beförderung 
der  Errichtung  von  Rentengütern,  v.  7./VII. 
1891  eingeführt,  hat  er  sich  bis  auf  den 
heutigen  Tag  als  der  vorteilhafteste  und  be- 

gehrteste Siedlungskredit  bewährt.  Ursprüng- 
lich reine  Ablösungsinstitute,  sind  die  Ren- 

tenbanken durch  dieses  Gesetz  zu  Pfand- 
briefanstalten geworden.  Wie  sich  die  Land- 

schaften und  Hypothekenbanken  ihre  Geld- 
mittel durch  die  Ausgabe  von  Schuldver- 

schreibungen verschaffen,  so  geschieht  das 
auch  bei  den  Rentenbanken,  nur  geben  sie 
nicht  Pfandbriefe,  sondern  Rentenbriefe 
aus.  Ebenso  wie  die  Pfandbriefe  sind  die 

Rentenbriefe  durch  Grund  und  Boden  ge- 
sichert; außerdem  haftet  der  Staat  für  die 

Verbindlichkeiten  der  Rentenbanken.  Die 

Form,  in  der  die  Rentenbanken  Siedlungs- 
kredit gewähren,  weicht  von  dem  Verfahren 

der  Pfandbriefanstalten  insofern  ab,  als  sie 
in  der  Regel  keine  Darlehen,  sondern  Ab- 

findungen für  abgelöste  Renten  gewähren. 
Die  dem  Begriffe  des  Rentenguts  eigentüm- 

liche feste  Geldrente  (Kaufrentc)  kann  näm- 
lich auf  Antrag  des  Rentengutsverkäufers 

oder  des  Rentengutskäufers  durch  die  Renten- 
bank in  der  Weise  abgelöst  werden,  daß  der 

Rentengutsverkäufer  von  der  Rentenbank 
oine  Kapitalabfindung  in  Rentenbriefen  er- 

hält, der  Rentengutskäufer  diese  Abfindung 
durch  Zahlung  einer  seitens  der  Rentenbank 
unkündbaren  Rentenbankrente  verzinst  und 
tilgt.  Nach  dem  Rentengutsgesetze  v.  7./VI1. 
1891  können  die  Rentengiiter  bis  zu  drei 
Viertel  ihres  Taxwertes  mit  Rentenbank- 

kredit beliehen  werden.  Nach  einer  ab- 
ändernden Vorschrift  in  dem  Gesetze  zur 

Förderung  der  Ansiedlung  v.  8./V.  1916 
(GS.  S.  51)  kann  für  sog.  Familienbetriebe 
unter  gewissen  Voraussetzungen  diese  Be- 

leihung bis  zu  neun  Zehnteln  des  Taxwertes 
erhöht  werden.  Das  Rentengutsgesetz  von 
1891  verlangte,  daß  die  Rentenbankrente 
im  Grundbuche  stets  an  erster  Stelle  steht. 

Um  die  Ansiedlung  finanziell  zu  erleich- 
tern, ist  in  dem  erwähnten  G.  v.  8./V.  1916 

von  diesem  Grundsatz  zugunsten  der  Ab- 
tragshypotheken von  Körperschaften  oder 

Anstalten  des  öffentlichen  Rechtes  eine 

Ausnahme  gemacht.  Das  preußische  Aus- 
luhrungsgesetz  zum  Reichssiedlungsgesetz 
vom  15./XII.  1919  hat  in  dem  Bestreben, 
alle  erreichbaren  Kreditquellen  für  die  Sied- 

lung heranzuziehen,  diese  Ausnahme  noch 
erweitert,  indem  es  die  Beschränkung  auf 
den  öffentlichen  Kredit  hat  fallen  lassen. 
Danach  kann  jetzt  jede  dem  willkürlichen 
Kündigungsrechte  des  Gläubigers  auf  min- 

destens 10  Jahre  entzogene  Abtragshypothek 

auf  Rentengüter  ausgeliehen  werden,  ohne 
daß  die  Rentenbank  einen  Vorrang  im  Grund- 

buche beanspruchen  kann. 
Mit  der  fortschreitenden  Technik  der 

Siedlung  wurden  außer  dem  Rentenbank- 
kredit weitere  staatliche  Kreditquellen  er- 

forderlich. Diese  Mittel  sind  als  sog.  Zwi- 
schenkredit durch  Gesetze  aus  den  Jahren 

1900,  1910  und  1916  eingeführt  und  vermehrt 
worden.  Das  G.  v.  12./VII.  1900,  betreffend 
die  Gewährung  von  Zwischenkredit  bei 
Rentengutsgründungen  stellt  aus  dem  Re- 

servefonds der  Rentenbanken  10  000  000  M. 
bereit,  um  daraus  für  die  Dauer  des  Auf- 

teil u  ngs Verfahrens  Zwischenkredit  zu  ge- 
währen. Nach  den  Vorschriften  der  Renten- 

gutsgesetze kann  nämlich  in  der  Regel  der 
Rentengutsverkäufer  die  Anzahlung  der  An- 

siedler und  seine  Rentenbriefabfindung  erst 
erhalteu,  wenn  die  Ansiedlerstellen  ein- 

gerichtet und  die  Eigentums-  und  Hypo- 
thekenverhältnisse geordnet  sind.  Anderer- 

seits hat  er,  bis  dieser  Zeitpunkt  eintritt,  für 
die  Zwischenbewirtschaftung  des  aufzuteilen- 

den Gutes,  für  den  Aufbau  der  Ansiedler- 
gehöfte, für  die  Abstoßung  und  Verzinsung 

der  Hypotheken  usw.  sehr  erhebliche  Auf- 
wendungen zu  machen.  Um  dies  zu  ermög- 

lichen, war  er  seither  meist  auf  den  teueren, 
weil  kurzfristigen  und  mangelhaft  gesicherten 
Kredit  von  privaten  Geldinstituten  ange- 

wiesen. Das  G.  v.  12./VII.  1900  schaffte 
in  dieser  Beziehung  Erleichterung,  indem  es 
zur  Abstoßung  der  Schulden  und  Lasten  der 
aufzuteilenden  Grundstücke  und  zur  erst- 

maligen Besetzung  der  Rentengüter  mit  den 
notwendigen  Wohn-  und  Wirtschaftsgebäu- 

den billigen  (31/2%)  Zwischenkredit  aus 
Staatsmitteln  zur  Verfügung  stellt.  Es  zeigte 
sich  bald,  daß  die  10  000  000  M.  dem  Be- 

dürfnis nicht  genügten.  Der  Fonds  wurde  da- 
her durch  das  G.  v.  10./VII.  1910  um  weitere 

5  000  000  M.  und  durch  das  G.  v.  8./V. 
1916  um  weitere  100  000  000  M.  erhöht.  Ins- 

gesamt stehen  also  heute  115  000  000  M. 
für  Zwischenkredit  zur  Verfügung,  von 
denen  15  000  000  M.  dem  Reservefonds  der 
Rentenbanken  angehören,  während 
100  000  000  M.  einen  besonderen,  unter  der 
Verwaltung  der  Preußischen  Staatsbank 
(Seehandlung)  stehenden  Fonds  bilden.  Der 
begrenzten  Zweckbestimmung  des  G.  v. 

12./VII.  1900  gegenüber  ist  die  Verwendungs- 
möglichkeit des  Zwischenkredits  jetzt  er- weitert. Der  Kredit  kann  für  alle  bei  der 

Errichtung  von  Rentengütern  vorkommen- den kolonisatorischem  Bedürfnisse  gewährt 

werden,  so  insbesondere  auch  zum  Ankauf 
von  Siedlungsland,  zu  Urbarmachungen  und 
Bodenverbesserungen  u.  dgl.  Im  einzelnen 
Falle  wird  der  Zwischenkredit  auf  Befür- 

wortung der  Landeskulturbehörden  von  der 
Staatsbank  (Seehandlung)  bewilligt.     Nach 
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Beendigung  des  Aufteilungsverfahrens  wird 
er  aus  den  Anzahlungen  der  Rentenguts- 
käufer  und  aus  den  Erlösen  der  Rentenbriefe 
zurückerstattet.  Die  Praxis  hat  gezeigt,  daß 
dieser  Fonds  einem  dringenden  Bedürfnis 
entspricht  und  eines  der  wirksamsten  Mittel 
zur  Forderung  der  inneren  Kolonisation  ist. 

Ein  weiteres  Finanzierungsmittel  sind 
die  verlorenen  Zuschüsse,  die  der  Staat 
für  verseil  irdene  Zwecke  des  Siedlungs- 
wesens  gewährt  Sie  werden  im  Etat  der 
landwirtschaftlichen  Verwaltung  bereitge- 

stellt und  dienen  .:ur  Gewährung  von  Bei- 
hilfen zur  Regelung  der  öffentlioh-reohtlichen 

(Gemeinde-,  Eirenen-,  Schul-)VerhältniBse, 
zu  landwirtschaftlichen  Polgeeinrichtungen 
wie  Wege,  Gräben,  Meliorationen,  zur  Ab- 
bürdung  von  Kursverlusten  u.  dgL 

Die  Beteiligung  des  Staates  mit  Stamm- 
kapital bei  den  gemeinnützigen  Sied- 

lungsgesellschaften  hat  das  G.  v.  28. /V. 
1913  ermöglicht,  das  hierzu  10  000  000  M. 
zur  Verfügung  gestellt  hat.  Näheres  hierüber 
siehe  oben  zu  Nr.  3. 

Die  Finanzierung  der  Ansiedlung  von 
solchen  Personen,  die  Anspruch  auf  Kriegs- 
rereorgune  haben  (Kriegsbeschädigte,  Kne- 
gerwitwen]  erleichtert  das  Kapitalabfin- 
aungsgesetz  v.  3./VH.  1916.  Nach  ihm 
kann  zum  Erwerb  eines  zur  Ansiedlung  be- 

stimmten Grundstücks,  insbesondere  zur 
Anzahlung    auf    eine    Ansiedlerstelle,    eine 

Kapitalabfindung  gewährt  werden,  durch 
die  der  Versorgungsberechtigte  für  einen 
Teil  seiner  Versorgungsgebührnisse  abge- 

funden wird.  Voraussetzung  ist,  daß  für 
eine  nützliche  Verwendung  des  Geldes  Ge- 

währ besteht.  Ähnliches  ist  im  G.  v.  26./V1I. 
1918  über  die  Kapitalabfindung  für 
Offiziere  bestimmt. 

Mit  Hilfe  der  genannten  Geldquellen 
würde  unter  normalen  Verhältnissen  frucht- 

bare Siedlungsarbeit  geleistet  werden  können. 
Die  Mittel  reichen  aber  nicht  aus,  um  die 
außerordentlichen  Schwierigkeiten  zu  über- 

winden, die  heute  der  Siedlung  entgegen- 
stehen. Ein  Haupthindernis  sind  die  Er- 

schwernisse, insbesondere  der  Mangel  an 
Baustoffen  und  die  Preissteigerungen  für 
Löhne  und  Materialien,  beim  Aufbau  der 
Siedlergebäude.  Um  sie  zu  überwinden, 
haben  das  Reich  und  die  Länder  in  den 
letzten  Jahren  wiederholt  erhebliche  Geld- 

mittel zur  Verfügung  gestellt,  um  daraus 
Zuschüsse  und  neuerdings  Darlehen  zur 
Abbürdung  der  unwirtschaftlichen 
Baukostcnüberteuerung    zu    gewähren. 

6.  Ergebnisse  und  Statistik.  Welche 
zahlenmäßigen  Ergebnisse  die  innere  Koloni- 

sation auf  Grund  der  Rentengutsgesetze 
bisher  gehabt  hat,  ergibt  die  unten  folgende 
summarische  Zusammenstellung.  Dabei  ist 
zu  berücksichtigen,  daß  durch  den  Versailler 
Friedensvertrag  ein  großer  Teil  der  in  den 

•  iutergebnisse  der  Rentongutsgründungonbiszum30.  Sept.  19191). 
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Provinzen  Westpreußen  und  Posen  geschaffe- 
nen Rentengüter  an  Polen  gefallen  ist. 

Danach  sind  in  den  Jahren  1891  bis  gegen 
Ende  des  Jahres  1919  23  781  Rentengüter 
mit  einer  Gesamtfläche  von  258  928  ha  ge- 

bildet worden.  Ihr  Taxwert  beläuft  sich 
auf  338  876  435  M.,  die  Summe  der  aus- 

gegebenen Rentenbriefe  beträgt  fast  250 
Mill.  M.  Wie  eine  Vergleichung  der  Ergeb- 

nisse in  den  einzelnen  Provinzen  ergibt, 
entfallen  die  bei  weitem  meisten  Rentengüter 
nämlich  19  206  mit  223  588  ha  auf  die  öst- 

lichen Provinzen.  An  den  4575  Rentengütern 
der  Westprovinzen  mit  35  340  ha  sind  vor- 

nehmlich Schleswig-Holstein,  Hannover  und 
Westfalen  beteiligt.  Der  wesentliche  Unter- 

schied der  Rentengutsbildung  im  Westen 
gegenüber  dem  Osten  besteht  darin,  daß 
es  sich  hier,  entsprechend  dem  Ueberwiegen 
des  Großgrundbesitzes,  meist  um  die  Zer- 

schlagung ganzer  Güter  und  die  Umwandlung 
seitheriger  Gutsbezirke  in  Landgemeinden 
handelt,  während  in  den  westlichen  Pro- 

vinzen mit  ihrer  überwiegend  bäuerlichen 
Bevölkerung  größere  Koloniebildungen  so 
gut  wie  gar  nicht  vorkommen.  Hier  vollzieht 
sich  die  Rentengutsbildung  gewöhnlich  im 
Wege  einzelner  Abverkäufe  von  bestehen- 

bleibenden Betrieben. 
Von  der  Gesamtzahl  der  Rentengüter 

entfallen  19  599  auf  Neuansiedlungen, 
4182  auf  Zukaufe.  Durch  letztere,  die 
in  einzelnen  Gegenden  mit  starkem  Klein- 
stellenbesitz,  wie  namentlich  in  der  Provinz 
Schlesien,  besonders  zahlreich  sind,  wird 
erreicht,  daß  bisher  unselbständige  Wirt- 

schaften zu  selbständigen  bäuerlichen  Acker- 
nahrungen gemacht  werden.  Unter  den 

verschiedenen  Größenklassen  stehen  die 

Rentengüter  in  der  Größe  von  10—25  ha 
mit  der  Zahl  von  7051  an  erster  Stelle. 

Die  Stellengröße  von  5—10  ha  ist  mit  5056 
Grundstücken  vertreten.  Unter  diesen  be- 

findet sich,  vornehmlich  aus  der  ersten  Zeit 
der  Tätigkeit  der  Generalkommission  Brom- 

berg, eine  Anzahl  Stellen  von  5—7%  ha 
Umfang.  Diese  Größenbemessung  ist  im 
allgemeinen  wenig  zweckmäßig,  da  sie  für 
Arbeiter  zu  groß  und  für  selbständige  Wirt- 

schaften zu  klein  ist.  Mit  diesen  Ausnahmen 
sind  die  Rentengüter  der  Größenklassen 
von  5—25  ha  und  darüber  als  selbständige 
Betriebe  zu  betrachten;  in  der  Hauptsache 

sind  es  sog.  „Zweispännerstellen"  und  „Ein- 
spännerstellen", je  nachdem  für  ihre  Be- 

wirtschaftung die  Haltung  von  je  2  Pferden 
oder  je  1  Pferd  erforderlich  ist.  Die  Größen- 

klassen unter  2%  ha  und  von  2%— 5  ha 
sind  überwiegend  als  unselbständige  Ar- 

beiter- und  Handwerkerstellen  anzusprechen. 
Wie  aus  der  statistischen  Nachweisung 

weiter  hervorgeht,  sind  die  zur  Aufteilung 
gekommenen  11 106  Güter  nicht  restlos  par- 

zelliert, sondern  es  ist  ein  großer  Teil  der 
Gutsflächen  dem  Großbetriebe  erhalten  ge- 

blieben. Von  487  827  ha  ungeteilter  Guts- 
fläche entfallen  232  079  ha,  also  etwa  die 

Hälfte  auf  Restgüter.  Dies  beruht  ein- 
mal darauf,  daß  bei  der  Beschaffenheit 

mancher  Gutsgehöfte  eine  zweckmäßige  und 
rentable  Verwertung  der  Gebäude  nicht 
anders  als  durch  Zuteilung  zu  einem  größeren 
Restgut  möglich  ist,  und  sodann  darauf, 
daß  viele  Aufteilungsanträge  von  vorn- 

herein nur  auf  die  Abstoßung  von  Teilen 
des  Gutes,  besonders  abgelegener  Vor- 

werke und  Außenschläge,  gerichtet  sind. 
Die  Zahlen  lassen  auch  erkennen,  wie  wenig 
berechtigt  die  Befürchtung  ist,  daß  die 
innere  Kolonisation  geeignet  sei,  den  Be- 

stand der  Großbetriebe  zu  gefährden.  Sind 
auch  rund  260  000  ha  Gutsland  in  Baueru- 
land  umgewandelt,  so  ist  das  doch  eine  im 
Verhältnis  nur  unbedeutende  Fläche.  Wenn 
beispielsweise  in  Pommern  im  ganzen 
88  297  ha  aufgeteilt  sind,  so  bedeutet  das 
gegenüber  der  Gesamtfläche  der  Groß- betriebe der  Provinz  mit  1  544  356  ha  eine 
Verkleinerung  dieser  um  etwa  nur  5,7  vom 
Hundert. 

Tiefer  ist  der  Eingriff  des  Reichssied- 
lungsgesetzes in  den  Bestand  des  Großgrund- 

besitzes. Danach  soll  ein  Drittel  der  land- 
wirtschaftlich genutzten  Fläche  der  „großen 

Güter",  insgesamt  über  2  Mill.  ha.  zur  An- 
siedlung  von  200  000-300  000  Familien  ver- 

wendet werden.  Man  nimmt  an,  daß  die 
Durchführung  dieses  Programms  etwa  ein 
Menschenalter  dauern  werde.  Das  würde 
die  Versechsfachung  der  Jahresleistung  der 
Vorkriegszeit  bedeuten.  Einstweilen  wird 
dieser  Durchschnitt  freilich  noch  lange  nicht 
erreicht.  Nach  den  Erklärungen  des  Preußi- 

schen Landwirtschaftsministers  in  der  Preußi- 
schen Landesversammlung  sind  in  der  Zeit 

vom  l./I.  1919  bis  30./IX.  1920  4884  neue 
Ansiedlungen  auf  einem  Areal  von  30  000  ha 
gegründet  worden.  Weiter  sind  im  Wege 
der  Anliegersiedlung  rund  19  000  ha  16  439 
Kleinbesitzern  zu  Eigentum  und  rund  30  600 
ha  34  508  Kleinbesitzern  im  Wege  der  Pacht 
zugeteilt  worden. 

Das  Ansiedlermaterial  stammt  bei 

den  Rentengutsbildungen  der  Generalkom- 
missionen (Landeskulturbehörden)  und  der 

gemeinnützigen  Siedlungsgesellschaften  meist 
aus  derselben  Provinz,  in  der  die  Ansied- 

lungen geschaffen  sind,  und  zwar  meist  aus 
der  näheren  oder  weiteren  Nachbarschaft 
des  besiedelten  Gutes.  Anders  war  die 

Praxis  der  Ansiedlungskommission,  die  ihre 
Ansiedler  aus  nationalen  Gründen  von 

weiterher,  teils  aus  den  westlichen  Provinzen, 
teils  aus  anderen  deutschen  Bundesstaaten, 
teils  aus  dem  Auslande  heranzuziehen  pflegte. 
Die  erstere  Methode  hat  den  Vorzug,  daß 



158 Innere  Kolonisation 

die  Kolonisten  von  vornherein  in  ihnen  ver- 
traute wirtschaftliche  Verhältnisse  kommen. 

Ihrer  Herkunft  nach  sind  sie  zumeist  bereits 
in  der  Landwirtschaft  als  Kleinbesitzer 

oder  Pächter  tätig  gewesen,  zum  Teil  sind 
•'s  Gutsleute  und  Bandwerker,  ein  Teil 
besteht  auch  aus  Leuten,  die  aus  den  Städten 
und  den  Industriegegenden  aufs  Land  zu- 

rückgewandert sind.  Beutigentags  ist  unter 
den  Nachwirkungen  des  Krieges  die  Naeh- 

b  nach  Siedlerstellen  jeder  Art  besonders 
Die  Ansiedlungsbewerber  setzen  sieh 

aus  allen  Berufsklassen  zusammen.  Teils 

gehen  die  Wunsche  auf  den  Erwerb  einer 
Wohnheimstätte,  die  zum  Gartenbau  und  zur 
Kleintierzucht  für  dvn  Bedarf  des  Baus- 

ist Teils  richtet  sich  die 

Nachfrage  auf  den  Erwerb  von  Wirtsohafts- 
ueimstätten  zur  landwirtschaftlichen  Be- 

arbeitung und  Nutzung  als  Landarbeiter  oder 
landlicher  Bandwerker,  als  Kleinpächter 

kleinslellenbesiizcr     oder     als     selb- 
itändiger  Bauer.  Wenn  auch  bei  näherer 
Prüfung  eine  größere  Zahl  der  heutigen 
Siedlungslustigen  wegen  mangelnder  Be- 

fähigung oder  auch  wegen  unzureichender 
.Mittel  aus  der  Reihe  dir  ernsthaften  Bewerber 
ausscheidet,  so  bleiben  dock  noch  allzu  viele 
übrig,  deren  Wünsche  von  den  Siedlungs- 

tusationen      nicht     befriedigt     werden 

Qualität    der    einzelnen    Keulen 
und  namentlich  der  einzelnen 

Koloniebüdun  nicht    überall  gleich- 
l"  '.'reiflich,  daß,  nachdem  die 

Kui.  ilonisierens  ein  ganzes  Jahr- 
hundert nicht  mehr  geübt  worden  war,  die 

Wiederaufnahme  die  er  Tätigkeit  nicht  ohne 
So  linden  sich  Grün- 

ten /eil  ihr  '.Hier  Jahre, 
die   den    Anforderungen   gesunder    Koloni- 

mdsätze  nicht  oder  nur  notdürftig 
-.  urden    Kolo- 

ignetem     Boden     ange- 
.  t   öffentlichen    Ein- 

:  "fi  mangelhaft     Der  Miß- 
di   ckte     Loh 

r  in   einer  er  chreokend 

.  i  hier   dt-r   ersten   Lehrjahre    sehen 
■   vermieden.      I  ).-nn-nt- oloniebildui 

Nicht    nur 
hat     ich    ver- 

volll  lUch   die   v.iri  chaft- 
und    ihr 

i 

nun- 
•'•II  (Fluß- 

.  dien-  und 
1 »  and      Mol 

genossenschaflen  gegründet  und  andere  Maß- 
regeln zur  Förderung  der  Landeskultur 

und  Wohlfahrtspflege  getroffen. 
7.  Die  Arbeiteransiedlung.  Versuche, 

Laudarbeiter  in  größerer  Anzahl  anzu- 
siedeln, namentlich  auch  mit  Hilfe  der 

Rentengutsgesetze,  sind  mehrfach  gemacht 
werden;  nennenswerte  Ergebnisse  sind  aber 
bisher  nicht  erzielt.  Zwar  haben  die  ver- 

schiedenen Siedlungsorganisationen,  General- 
is mm  issionen  (Landeskulturämter),  Ansied- 

lungskommission,  gemeinnützige  Siedlungs- 
gesellschaften, es  sich  angelegen  sein  lassen, 

in  ihren  Kolonien  auch  Stellen  für  Land- 
arbeiter auszulegen,  doch  ist  ihre  Zahl  ver- 

hältnismäßig gering.  Voraussetzung  jeder 
Arbeiteransiedlung  ist,  daß  ausreichende  und 
ständige  Arbeitsgelegenheit  vorhanden  ist. 
Das  ist  naturgemäß  in  Kolonien,  in  denen 
die  überwiegende  Zahl  der  Stellen  als  bäuer- 

liche Grundstücke  und  zwar  nicht  größer 
ausgelegt  wird,  als  daß  sie  von  dem  Besitzer 
mit  seiner  Familie  bewirtschaftet  werden 
können,  nur  in  begrenztem  Maße  der  Fall. 
Ein  größerer  zahlenmäßiger  Erfolg  ist  von 
dieser  gelegentlich  der  Bauernkolonisation 
betriebenen  Arbeiteransiedlung  daher  auch 
künftig  nicht  zu  erwarten. 

Uie  preußische  Forstverwaltung  hat  Ar- 
beiter seßhaft  gemacht,  indem  sie  kleine 

Grundstücke  an  Waldarbeiter  teils  zu  Eigen- 
tum, teils  als  Pachtland  vergeben  hat.  Die 

Zahl  dieser  Stellen  belauft  sich  auf  mehrere 
Hundert.  Bestrebungen  von  anderer  Seite 
namentlich  von  Landkreisen,  Kleinsied- 

lungsgesellschaften, Landgemeinden  und  ein- zelnen Gutsbesitzern,  Arbeiter  anzusiedeln, 
sind  nicht  über  bescheidene  Anfänge  hinaus- 

immen.  Auch  ein  diesen  Zweig  der  Sied- 
lung fördernder  Erlaß  <^  Landwirtschafts« 

ininisters  v.  LO./VIIL  L909,  der  für  Land- 
arbeit eransiedl innren  finanzielle  Sondern  nter- 

itützungen  in  Aussioht  stellte,  hat  nur  ge- 
ringe praktische  Wirkung  gehabt.  Die  Guts- 

zer,  auf  deren  Mitwirkun  ■  dii  et  Erlaß 
vornehmlich  rechnet  und  die  an  der  Frage 
der  Arbeiteransiedlung  am  meisten  inter- 

in  ollten,  wenden  gewöhnlich  ein, 
hätten   keine   Sicherheit,   daß   die   von 

ihnen     angesiedelten     Arbeiter    später    auch 
wirklich   zu   ihnen   auf  Arbeit    kämen;   sie 

Würden   also   <  »pfi-r   und   .Muhen   der   An  ied- 
luie.'  um  011  1  aufwenden.    Vielfach  hat  1  ich 

daß  den  Arbeitern    eiber  die 
dazu   fehlt     ich    seßhafl    zu   machen, 

weil     de    damit    ihre    freie    Beweglichkeit 
einbüßen. 

i  Vermehrung  der  Arbeits- 
e  in  der  Landwirtschaft  UM  schon  immer 

iip  nnend  rl    beute     ■  reden 
Lebei  Unter  den  durch  den  Welt- 

veränderten Verbältnissen  kann  nicht 

1  l"ii,     daß     all- 
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jährlich  Hunderttausende  von  slavischen 
Wanderarbeitern  aus  den  östlichen  Nachbar- 

ländern zu  uns  herüberkommen,  wie  das 
vor  dem  Kriege  —  nicht  gerade  zu  unserem 
nationalen  Vorteil  —  geschah.  Auch  ist 
es  widersinnig,  daß  in  den  Städten  die 
Zahl  der  Arbeitslosen  ständig  wächst,  wäh- 

rend es  auf  dem  Lande  an  Arbeitskräften 
fehlt.  Zur  Abhilfe  will  das  Reichssiedlungs- 

gesetz dadurch  beitragen,  daß  es  Bestim- 
mungen über  die  Ansiedlung  von  Land- 
arbeitern im  Wege  der  Pacht  trifft.  Es  geht 

dabei  davon  aus,  daß  nur  dann  Erfolge  zu 
erwarten  sind,  wenn  der  Beruf  des  Land- 

arbeiters für  den,  der  ihn  ergreift,  die  Aus- 
sicht besseren  Fortkommens  bietet.  Es  will 

daher  jedem  Landarbeiter  die  Möglichkeit 
sozialen  Aufstiegs  bieten.  Als  die  Anfangs- 

stufe der  sozialen  Stufenleiter  ist  die  Pacht 

gedacht.  Jeder  Arbeiter,  der  in  einem  land- 
wirtschaftlichen oder  in  einem  forstwirt- 

schaftlichen Betriebe  ständig  beschäftigt  ist, 
30II  auf  seinen  Wunsch  Gelegenheit  zur  Pacht 
oder  zur  sonstigen  Nutzung  von  Land  für 
den  Bedarf  des  Haushalts  haben.  Als  ständig 
beschäftigte  Landarbeiter  können  inlän- 

dische Arbeiter  angesehen  werden,  wenn  sie 
ohne  wesentliche  Unterbrechung  mindestens 
ein  Jahr  in  einem  zur  Landabgabe  ver- 

pflichteten Betriebe  beschäftigt  sind.  Träger 
der  Pachtsicdlung  sind  die  Landgemeinden 
und  die  Gutsbezirke,  ausführende  Organe 
ihr  Vorsteher;  an  sie  sind  die  Anträge  auf 
Beschaffung  von  Pachtland  zu  richten.  In 
den  Gutsbezirken  bietet  die  Landbeschaffung 
durch  den  Gutsvorsteher  keine  Schwierig- 

keiten, weil  er  in  der  Regel  auch  der  Guts- 
eigentümer ist.  In  den  Landgemeinden  ist 

die  Landbeschaffung  schwieriger.  Hat  die 
Landgemeinde  keinen  eigenen  oder  keinen 
pachtfreien  Landbesitz,  so  kann  sie  den 
Arbeitgeber,  bei  dem  der  Arbeiter  beschäf- 

tigt ist,  zur  freiwilligen  Hergabe  von  Land 
veranlassen;  denn  der  Arbeitgeber  ist  nach 
dem  Gesetz  in  erster  Linie  zur  Landhergabe 
verpflichtet.  Gelingt  der  Landgemeinde  die 
Landbeschaffung  von  Arbeitgebern  oder  von 
Landbesitzern  ihrer  Gemeinde  oder  der  Um- 

gegend im  Verhandlungswege  nicht,  so  kann 
sie  innerhalb  der  Gemeindefeldmark  von 

den  gesetzlichen  Mitteln  der  Zwangspach- 
tung oder  Enteignung  Gebrauch  machen. 

Sobald  5%  der  landwirtschaftlichen  Nutz- 
fläche der  Gemeindefeldmark  als  Pacht-  oder 

Nutzland  für  landwirtschaftliche  Arbeiter 

zur  Verfügung  gestellt  sind,  ist  die  gesetz- 
liche Pflicht  erfüllt.  Wenn  Landgemeinden 

oder  Gutsbezirke  billigen  Wünschen  des 
Arbeiters  nach  Pacht-  oder  Nutzland  nicht 
oder  in  ungenügender  Weise  nachkommen, 
so  kann  die  Hilfe  des  Kulturamts  angerufen 
werden.  Der  Vorsteher  des  Kulturamts 
kann   gegen   die   Landgemeinden   oder   die 

Gutsbezirke  die  erforderlichen  Anordnungen 
erlassen  und  sie  nötigenfalls  im  Zwangswege durchsetzen. 

Zahlenmäßig  günstigere  Ergebnisse  als 
die  Ansiedlung  von  Landarbeitern  hat  die 
Ansiedlung  von  gewerblichen  und  In- 

dustriearbeitern im  Wege  der  Renten- 
gutsbildung erzielt.  Zwar  sind  die  Renten- 
gutsgesetze ihrer  Entstehung  und  ihren 

Zwecken  nach  nur  für  die  landwirtschaftliche 
Siedlung  und  nicht  für  die  Wohnsiedlung 
bestimmt.  Auf  Anregungen  des  Abgeord- 

netenhauses hat  aber  seinerzeit  die  Regierung 
in  erweiterter  Auslegung  des  Gesetzes  den 
Rentenbankkredit  versuchsweise  und  unter 
gewissen  Einschränkungen  auch  für  solche 
Rentengüter  zugelassen,  die  nur  als  Wohn- 

heimstätten anzusprechen,  jedenfalls  aber 
nicht  kleiner  sind  als  einen  halben  Morgen. 
In  dem  Erlasse  des  Finanz-  und  des  Land- 

wirtschaftsministers v.  8./I.  1907  sind  die 
Vorschriften  enthalten,  nach  denen  die 
Generalkommissionen  (Landeskulturbehör- 

den) bei  der  Auslegung  dieser  kleinsten 
Rentengüter  verfahren  sollen.  Insbesondere 
enthält  der  Erlaß  Bestimmungen,  die  ver- 

hüten sollen,  daß  die  Ansiedlungen  speku- 
lativ ausgebeutet  werden  und  daß  das 

finanzielle  Risiko  des  Staates  zu  groß  wird. 
Seit  dem  Ergehen  des  Erlasses  sind  einige 
Tausend  solcher  Rentengüter  gegründet 
worden. 

In  neuerer  Zeit,  namentlich  unter  dem 
Drucke  der  durch  den  Krieg  herbeigeführten 
Wohnungsnot,  hat  sich  das  Bestreben  städti- 

scher Interessentenkreise  bemerkbar  ge- 
macht, den  Rentenbankkredit  für  Zwecke 

des  städtischen  und  vorstädtischen  Woh- 
nungswesens zum  Nachteile  der  landwirt- 

schaftlichen Siedlung  über  Gebühr  auszu- 
nutzen. Der  Landwirtschaftsminister  hat 

deshalb  durch  einen  Erl.  v.  27./X.  1920  die 
Landeskulturbehörden  angewiesen,  ihre  Tä- 

tigkeit auf  diesem  außerhalb  ihres  eigent- 
lichen Aufgabenkreises  liegenden  Gebiete 

einzuschränken.  Die  Verantwortung  für 
die  Förderung  der  städtischen  und  vor- 

städtischen Wohnsiedlung  liegt  nicht  dem 
Landwirtschaftsministerium,  sondern  dem 
im  Jahre  1919  neugebildeten  Ministerium 
für  Volkswohlfahrt  ob. 

8.  Die  private  Grundstücksparzellie- 
rung. Begünstigt  durch  eine  Gesetzgebung, 

die  auf  dem  Prinzip  der  freien  Teilbarkeit 
des  Grundeigentums  beruht  und  das  Recht 
des  einzelnen  auf  Ansiedlung  fast  vor- 

behaltlos anerkennt,  hat  die  ohne  eine  Mit- 
wirkung des  Staates  sich  vollziehende  rein 

private  Grundstücksparzellierung  vor  wie 
nach  dem  Erlaß  der  Rentengutsgesetze  auf 

die  Bodenbesitzverteilung  und  auf  die  Ent- 

stehung neuer  Wirtschaftsbetriebe  bedeut- 
samen Einfluß  geübt.     Es  genügt  auf  die 
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Tatsache  hinzuweisen,  daß  allein  in  der 
Zeit  von  1878—1893  die  ländlichen  Privat- 

besitzungen im  Preußischen  Staat  um  rund 
72000  zugenommen  haben.  Nach  den  Er- 

gebnissen der  landwirtschaftlichen  Betriebs- 
zählung v.  12./VL  1907  ist  für  die  Zeil  von 

1890-1907  die  Zunahme  der  Landwirt- 
schaftsbetriebe noch  größer,  sie  betragt 

Dämlich  über  92  000.  Wenn  man  hiermit 

die  Zahl  der  Neuansiedlungen  der  General- 
kommissionen (Landeskulturbehörden),  der 

Ansiedlungskommission  und  der  Siedlungs- 
llschaften  (zusammen  rund  40000  in 

etwa  30  .fahren i  vergleicht,  so  ergibt  sich, 
daß  durch  die  private  Besiedlung  um  vieles 
mehr  neue  Betnebe  —  in  der  Mehrzahl  aller- 

dings solche  unter  2  ha  und  vorwiegend  in 
industriellen  Bezirken  —  entstanden  sind  als 
durch  tue  staatliche.  Läßt  sich  so  die  Be- 

reohtigung  dieser  volkswirtschaftliche  Be- 
dürfnis' befriedigenden  privaten  Änsied- 

lungstätigkeit  nicht  wohl  bestreiten,  so  fehlt 
es  ihr  doch  nicht  an  Schattenseiten.  Sie 
liegen  in  der  Existenz  einer  großen  und 

Meinend  eher  zunehmenden  als  abneh- 
menden Zahl  \nn  Leuten,  die  das  Par- 
zellieren ab  Gewerbe  betreiben  und  jede 

Möglichkeit  de>  Geldverdienens  dabei  rück- 
richl  Uten.     Der  Gutsbesitzer,  der 

Gut,  der   Lauer,   der  seinen  Hof  ohne 
rdliohe  Mitwirkung  parzellenweise  ver- 

kaufen   will,    kann    dazu    nur    selten    die 
liäftskundige    Mithilfe   des   routinierten 
rbsmäßigen       Grundstücksparzellanten 

Dieser  versteht  es  meist  vortreff- 
lich, unter  Benachteiligung  gleichzeitig  des 

:    Käufer  übermäßig  hohe 
ohließlicfa    zu    .-einem    Vorteil 
•hafte  herauszu  chlagen.      In 

ihren  wirtschaftlichen  Folgen  für  die  Par- 
dezu  verhängnisvoll  und 

h  kann  das  Treiben  der  Gü- 
Bich    um    die 

Aufteiluv  •  -  i  .uter  und  die  Bildung 
Kolonien  handelt.     Bolche  Gebilde, 

mit  en  und  gemeinwirtsohaftlichen 
Einricht  ingei 

ittet,    mit   Ansiedlern,    die    mangelhaft 
buldenlast  erdnickt 

kümraerlii 
ein. 

In  I     in     den 
i  'i  und  Wi-  i  preußen 

Kolonien    .  den.      Im 
rlin    hat     ein    einzelner 

•  lf   große 

rnhof  mit  einer 

teilt.      In 

die 
:<-r  Anlaß  gewe 

Unternehmungen  ins  Leben  zu  rufen.  Neuer- 
dings hat  der  Krieg  mit  seinen  Folgen  das 

Schieber-  und  Spekulantentum  auch  auf 
dem  Gebiete  des  Grundstückshandels  und 
der  Grundstücksparzellierung  begünstigt. 

Von  Erwerbsgesellschafteu,  die  sich  mit 
der  Grundstücksparzellierung  und  der  Grün- 

dung neuer  Ansiedlungen  beschäftigen,  ist 
besonders  die  Landbank,  Aktiengesellschaft 
zu  Berlin,  zu  erwähnen.  Sie  ist  i.  J.  1895 
mit  einem  Grundkapital  von  5  Mill.  M., 
das  später  wiederholt  erhöht  worden  ist 
und  jetzt  20  Mill.  M.  beträgt,  ins  Leben 
gerufen.  In  der  Zeit  ihres  Bestehens  hat  sie, 
soweit  die  Geschäftsberichte  hierüber  Zu- 

sammenstellungen enthalten,  249  011  ha  an- 
gekauft und  50  301  ha  zum  kommissions- 

weisen Verkauf  übernommen.  Davon  sind 
280  902  ha  an  7109  Käufer  vergeben.  Von 
diesen  sind,  teilweise  unter  Vermittlung  der 
Generalkommissioncn,  3605  mit  48  071  ha  als 
Eigentümer  selbständiger  kleinerer  Stellen 
eingesetzt,  2877  Verkäufe  mit  13  413  ha 
sind  zur  Vergrößerung  bestehender  Wirt- 

schaften erfolgt  und  627  Verkäufe  mit 
229  418  ha  betreffen  selbständige  Vorwerke 
und  Restgüter.  Soweit  die  Landbank  die 
Kleinkolonisation  unter  de:  Mitwirkung  der 
Generalkommissionen  betrieben  hat,. sind  gegen 
ihre  Kolonien  Beanstandungen  nicht  er- 

hoben worden.  Neuerdings  hat  die  Landbank 
durch  Satzungsänderung  die  Höchstgrenze 
der  Dividende  ihrer  Aktionäre  auf  5%  be- 

schränkt. Auch  ist  sie  für  die  liestgebieto 
der  Provinzen  Posen  und  Westpreußen  vom 
Staate  als  gemeinnütziges  Siedlungsunter- 
nchmen  anerkannt  worden. 

Die  private  Pnrzcllierungstätigkeit  hat 
Erschwernisse  und  Einschränkungen  erfahren 
durch  das  G.  v.  10./VIII.  1904  über  die 
Gründung  neuer  Ansiedlungen 
in  den  Provinzen  Ostpreußen, 
Westpreußen,  Brandenburg,  Pom- 

mern, Posen,  Schlesien,  Sachsen, 
Westfalen.  Während  das  Ansiedlung  G 

V.  25./YII1.  I S7(i  einen  l'nterschied  /wischen 
Einzelan  iedlungen  und  Koloniebildungen 
machte  und  die  letzteren  schwereren  Be- 

dingungen unterwarf,  i  i  dieser  Gc  etzeeum- 
gehungen  leicht  machende  Unterschied  im 
G.  vim  1004  fallen  geht   ''ii.    Außerdem  ist 
in   ihm   Mofa    BOUSl    für  die  größere    Berück- 
iebtigung  und  Sioherstellung  der  im  öffent- 

lichen und  gemeinwirtsonafuiehen  Inten 
llenden  Anforderuni  gel  ragen. 

Die  i  '.'<■•  ist,  daß  die  Kosten 
und  Schwierigkeiten  von    um* 
tangreionen    Parzellierungen, 
worden  sind,  daß  die  gewerbsmäßigen  Güter- 

lanteii   vnii   dieser  An   der  Tätigkeit 
mehr  surflekziehen  und  die  Aufteilung 

kleinerer  Objekte  bevorzugen.    Nicl 
•  in  Parlament  und  Pn    i  wieder* 
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holt  angeregt  worden,  durch  gesetzliche 
Maßregeln  die  gewerbsmäßige  Grundstücks- 

parzellierung schlechthin  unmöglich  zu 
machen.  Soweit  ist  man  bisher  nicht  ge- 

gangen. Wohl  aber  hat  während  des  Krieges 
der  Bundesrat  eine  Verordnung  erlassen, 
die  den  ungesunden  Grundstückshandel  und 
die  unwirtschaftlichen  Grundstückszerschla- 

gungen einschränken  soll.  Diese  Kriegs- 
verordnung, die  Bekanntmachung  über 

den  Verkehr  mit  landwirtschaftlichen 
Grundstücken  v.  15./III.  1918  (RGBl. 
S.  123)  ist  noch  heute  in  Kraft  und  wird 
wahrscheinlich  als  Reichsgesetz  weiter  aus- 

gestaltet werden  und  dauernde  Geltung  be- 
halten. Sie  schreibt  vor,  daß  die  Veräußerung 

eines  landwirtschaftlichen  Grundstücks  oder 

seine  Uebertragung  zur  Nutzung  der  Er- 
zeugnisse, sofern  das  Grundstück  über  5  ha 

groß  ist,  zu  ihrer  Wirksamkeit  der  Genehmi- 
gung der  zuständigen  Behörde,  in  Preußen 

des  Landrats,  bedarf.  Ausnahmen  sind  für 
Rechtsgeschäfte  öffentlich-rechtlicher  Kör- 

perschaften, gemeinnütziger  Siedlungsgesell- 
schaften und  naher  Verwandter  zugelassen. 

Die  Genehmigung  darf  nur  versagt  werden, 
wenn  durch  die  Ausführung  des  Rechts- 

geschäfts die  ordnungsmäßige  Bewirtschaf- 
tung des  Grundstücks  zum  Schaden  der 

Volksernährung  gefährdet  erscheint,  insbe- 
sondere wenn  das  Grundstück  an  jemand 

überlassen  wird,  der  nicht  Landwirt  ist  oder 
gewesen  ist;  ferner  wenn  das  Rechtsgeschäft 
zum  Zwecke  oder  in  Ausführung  einer  un- 

wirtschaftlichen Zerschlagung  des  Grund- 
stücks erfolgt  oder  wenn  durch  die  Ausführung 

des  Rechtsgeschäfts  die  Aufhebung  der  wirt- 
schaftlichen Selbständigkeit  eines  landwirt- 
schaftlichen Betriebs  durch  Vereinigung  mit 

einem  anderen  zu  besorgen  ist  oder  wenn 
schließlich  die  Notlage  des  veräußernden 
Eigentümers  ausgebeutet  wird.  Die  Ver- 

ordnung enthält  weiter  Bestimmungen,  nach 
denen  dem  Eigentümer  oder  dem  Besitzer 
von  Inventar  eines  landwirtschaftlichen 

Grundstücks  die  Veräußerung  oder  die  Ent- 
fernung des  Inventars  vom  Grundstück 

behördlich  untersagt  werden  kann,  wenn  da- 
durch die  ordnungsmäßige  Bewirtschaftung 

zum  Schaden  der  Volksernährung  gefährdet 
werden  würde.  Verstöße  gegen  die  Verord- 

nung sind  mit  Geld-  und  Freiheitsstrafen 
bedroht. 

II.  Die  anderen  deutschen  Staaten. 
In  den  meisten  anderen  deutschen  Staaten 

ist  die  innere  Kolonisation  nicht  von  der 
volkswirtschaftlichen  Bedeutung  wie  in  Preu- 

ßen. Insbesondere  ist  in  den  süddeutschen 
Staaten  die  Grundbesitzverteilung  eine  we- 

sentlich andere  wie  in  Norddeutschland 
und  namentlich  wie  im  östlichen  Norddeutsch- 

land.    Der  Großgrundbesitz  ist  nicht  zahl- 

reich; es  überwiegt  der  bäuerliche  und  der 
Parzellenbesitz.  In  Bayern  beispielsweise 
nehmen  die  Betriebe  über  100  ha  nur  2,3% 
der  landwirtschaftlich  genutzten  Gesamt- 

fläche ein.  Das  Kulturland  ist  dicht  be- 
siedelt, Oedland  ist  wenig  vorhanden.  Gleich- 

wohl ist  in  einer  Reihe  deutscher  Staaten 
schon  vor  Erlaß  des  Reichssiedlungsgesetzes 
innere  Kolonisation  betrieben  worden.  Nach- 

dem das  Reichssiedlungsgesetz  allen  Staaten 
die  Einrichtung  gemeinnütziger  Siedlungs- 

unternehmungen zur  Schaffung  neuer  An- 
siedlungen  und  zur  Hebung  bestehender 
Kleinbetriebe  zur  Pflicht  gemacht  hat,  sind 
überall  kolonisatorische  Maßnahmen  ein- 

geleitet. Von  der  Vorschrift  des  Reichs- 
siedlungsgesetzes, ein  Drittel  der  „großen 

Güter"  durch  Besiedlung  in  Kleinbesitz 
überzuführen,  werden  von  außerpreußischen 
Staaten  nur  die  beiden  Mecklenburg,  das 
frühere  Königreich  Sachsen,  Anhalt  und 
Braunschweig  betroffen;  nur  in  ihnen  macht 
der  Besitzstand  der  großen  Güter  mehr  als 
10%  der  landwirtschaftlichen  Nutzfläche 
aus.  Und  zwar  stehen  danach  für  die  Sied- 

lung zu  Verfügung:  in  Mecklenburg- 
Schwerin  und  Strelitz  rund  204  000  ha, 
in  Sachsen  rund  38  000  ha,  in  Anhalt 
rund  19  000  ha  und  in  ßraunschweig  rund 
14  000  ha.  In  den  übrigen  Staaten,  in  denen 
ein  Bedürfnis  nach  landwirtschaftlicher 
Neusiedlung  wenig  oder  gar  nicht  besteht, 
sind  die  in  Verfolg  des  Reichssiedlungsge- 

setzes ergriffenen  Maßnahmen  zumeist  von 
dem  Gesichtspunkt  beherrscht,  teils  Land 
zur  Zuteilung  an  landbedürftige  Kleinbesitzer 
oder  Landarbeiter  oder  zur  Gründung  von 
Wohnheimstätten  zu  beschaffen,  teils  dem 
unwirtschaftlichen  Güterhandel  und  der 

Grundstückszertrümmerung  einen  Riegel  vor- zuschieben. 
1.  In  den  beiden  Mecklenburg  ist  die 

Grundbesitzverteilung  ähnlich  der  in  Pom- 
mern. Der  Großgrundbesitz  mit  63%  der 

landwirtschaftlich  genutzten  Fläche  über- 
wiegt stark.  Mecklenburg  ist  daher  ein 

Siedlungsland  ersten  Ranges.  Im  Gebiete 
der  Domänenverwaltung  ist  auch  schon  An- 

erkennenswertes geleistet  worden.  So  sind 
in  der  Zeit  von  1834—1914  im  Domanium 
2837  neue  Büdnerstellen  angelegt  worden. 
Häuslerstellen  waren  im  Jahre  1850  im 
Domanium  913  vorhanden,  im  Jahre  1916 
ist  diese  Zahl  auf  12  200  gestiegen.  Dagegen 
ist  im  Gebiete  der  Mecklenburgischen  Städte 
und  der  Ritterschaft  wenig  geschehen.  Seit 
1906  besteht  in  Mecklenburg-Schwerin  die 

Mecklenburgische  Ansiedlungsgesell- 
schaft,  die  während  einer  10jährigen  Tätig- 

keit rund  1000  Häusler-,  Büdner-  und  Bauern- 
stellen gegründet  hat.  Neuerdings  ist  diese 

Gesellschaft,  die  ursprünglich  Erwerbsgesell- 
schaft  war,   in   ein   gemeinnütziges   Unter- 
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nehmen  umgewandelt  worden.  Ebenso  wie 

in  Preußen  sind  die  Eigentümer  und  Nutz- 

nießer der  „großen  Güter"  zu  einem  Land- 
liefern  ngs  verbände  zusammengeschlossen, 
dessen  Satzung  vom  Mecklenburgischen 
Landwirtechaftsministerium  bestätigl  ist.  Die 
Aufsieht  über  das  gesamte  ländliche  Sied- 

lungswesen einschließlich  der  Anliegersied- 
lung führt  das  Bleoklenburg-Schwerin- 

Bche  Siedlun<,rsaint ,  eine  Abteilung  des 
Mecklenburgischen  Landwirt  schalt  sministe- 
riums.  Es  bestehl  aus  einem  Vorsitzenden 

und  einem  Biedlung8technischen  und  ei  nein 
landwirt8chaftlichtechnisohen  Mitgliede,  die 
vmii  Staatsministerium  bestellt  werden.  Das 

Siedlungsami  hat  in  behördlicher  Beziehung 

ahnliche  Aufgaben  wie  in  Preußen  die  Landes- 
kulturbehörden. Auch  bat  es  nach  dem  Meck- 

lenburgischen Ausführungsgesetz  die  Rechte 
einnützigen  Siedlungsunternehmens. 

Wenn  es  als  solches  tätig  wird,  muß  es  je 
einen  Vertrauensmann  der  Ansiedler  und  der 

alten  Besitzer  zuziehen.  Die  Siedlung  wird 
ähnlich  wie  in  Preußen  durch  die  Ausgabe 
vini  Bentenbriefen  finanziert.  Bis  zur  Grün- 

dung einer  selbständigen  ftentenanstalt,  die 
ichtigt  ist,  i-t  der  Domanial-Kapital- 

fonda  zur  Ausgabe  von  Bentenbriefen  er- 
mächl 

In      Mecklenburg-Strelitz      besteht 
gleichfalls  ein  Siedlungsamt     Als  gemein- 

nütziges Siedlungsunternehmen  fungiert  die 
1 .-  n  b  u  r  Lr  -  S  t  r  e  1  i  t  z  s  e  h  e     L  a  n  d  g  e  - 

M- 1 1  schalt. 

B  eh  ten     beträgt     die 
1 1  wirtschaftete  Fläche 

i    ■  haftlich    genutzten   Ge- 
daß      für     die      Siedlung 

rund  ha    in     Betracht    kommen. 
Siedlung  unternehmen 

im  E  edlui  i  die 

Landessiedlu         ■      11  ohaft  „Sächsi- 
!:.  die  u.a. au-  dem  Staat, 

nr_'en,  der  Landes- 
verschii  aken 

und  .!.     Den   Unterbau 

;  ui<_rs- i  ine  Reine 

gründet  werden l.andliefer 
drei  landwirtschaftlichen 

betraut 

Anhalt  ist  ein  Landestnedlui 

i  unk- tiom 

i   zum 
■ 

.fi  „Anhalt- 
laud"  (j.  m.  I>.   II. 

4.    In    Brau i  :>i   die 

eil  - 
•  f l    DL    b.    II.    mit    •  .l>ital 

i   1  '  .  Mill.   M. 

ist  die  Ansiedlung  von  Land-  und  Industrie- 
arbeitern, Handwerkern,  Bauern,  Gewerbe- 

treibenden, Angestellten  und  Beamten  auf 
Wohn-  oder  Wirtschaftsheimstätten.  An  ihr 
sind  u.  a.  der  Braunschweigische  Staat, 

Kreiskommunalverbände,  Städte,  die  Land- 
wirteohaftskammer,  der  ritterschaftliche  Kre- 

ditverein, Banken,  industrielle  Werke  und 
Privatpersonen  aus  Landwirtschaft,  Handel 
und  Industrie  des  Landes  beteiligt. 

5.  In  Sachsen-Weimar-Eisenach  übt 
die  Landessiedlungsgesellschaft  m.  b.  II.  in 
Weimar  und  in  Sachsen-Mciningcn  die 
Kleinsicdlungsgesellschaft  Meiningen  m.  b.  11. 

die  Funktionen  des  gemeinnützigen  Sied- 
lungsunternehmens aus.  Die  Aufsicht  über 

das  Siedlungswesen  führt  das  Ministerium 

dc^  Innern  (Landes-Wohnungs-  und  Sied- 
lungsamt), das  auch  Enteignungsbehörde  ist. 

(3.  In  Oldenburg,  wo  schon  lange  vor 
dem  Beichssicdlungsgesetz  innere  Koloni- 

sation auf  Moor-  und  Oedland  betrieben 

worden  ist,  ist  ausführende  Stelle  der  Olden- 
burgische Landeskulturfonds.  Die 

Ansiedlungsbedingungen  für  den  Erwerb  von 
Ansiedlerstellen  auf  ganz  oder  zum  Teil 
urbar  zu  machendem  Moor  und  Oedland 
sind  insofern  besonders  günstige,  als  beim 
Erwerb  der  Kolonistenstellen  keine  An- 

zahlung zu  leisten,  sondern  der  ganze  Kauf- 
preis in  einer  jährlichen  Rente  zu  zahlen  ist. 

Je  nachdem  das  Land  schon  kultiviert  ist 

oder  erst  kultiviert  werden  soll,  wird  Renten- 
freiheit bis  zur  Dauer  von  10  Jahren 

währt.  Zur  Unterstützung  bei  der  Kulti- 
vierung und  beim  Aufbau  der  Ansiedler- 

gebäude "ibt  der  Staat  zu  günstigen  Be- nie      ■"■eil    Marlenen. 

7.     Jn     Bayern    ist     als    gemeinnütziges 

Siedlungsunternehmen  die  „Bayerische 

Landessiedlung"  (jetzt  „Bayerische  Sied- 
lungS-  und   Landbank'")  erklärt      Sie  ist   im 
Jahre   1918  mit   einem   Stammkapital  vmi 
rund  ti  Mill.  .M.        jetzt  beträgt  das  Gesell- 
chaft8kapital  10  .Mill.  M.        unter  Beteili- 

Staate  ,  der  Kreisgemeinden,  der 
.,llen,   der    Distrikte, 

te,       Wohnui  .  i  tationen, 
Bauvereine,  Banken  und  Einzelpersonen 
gründet,    l  >ie  Bayerische  Laude    iedlung 
tehl    au-   einer   Verwaltungsabteilung, 

Behörde  ist,  und  der  Bayerischen   Lande  • 
iedlung-l  le  '-II  chaft  m.  b.  H.  al    •  I 

abteilung.     Die  < "  ohäftsabteilung  hat  ein 
Vorkaufsrecht   auf  alle  landwüi  chaftlichen 
<  irundsl  ucke  von  mehr  ah   1   ha  <  iröße  ■ 
auf  Teile  solcher  •  Irund  l  l  ie  hat  im 
Jahre  L918  in  is  Fällen  und  im  Jahre  1919 
in  i;  Fällen  von  dem  Vorkaufsrecht  Gebrauch 

ichl  und  auf  diesem  Wege  und  durch 
freihändigen  Erwerb  im  Jahn  1918  990  ba 
und  im  Jahn  1919  1813     i  land 

Die    Verwaltungsabteilung   def 
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Bayerischen  Landessiedlung  ist  berechtigt, 
Anträge  auf  Landenteignung  zu  stellen;  das 
Enteignungsverfahren  ist  in  5  Fällen  ein- 

geleitet worden.  Die  Gesellschaft  hat  im 
Jahre  1918  52  und  im  Jahre  1919  159  Fa- 

milien auf  landwirtschaftlichen  Anwesen  an- 
gesiedelt, die  eine  durchschnittliche  Größe 

von  20  Tagwerk  haben.  In  seinem  G.  über 
die  Güterzertrümmerung  v.  15./VIII.  1910 
hat  Bayern  scharfe  Maßnahmen  gegen  den 
Bodenwucher  und  die  Güterzertrümmerung 
getroffen. 
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Innere  Mission 

s.  Caritas. 

Innungen. 
1.  Allgemeines.  2.  Wesen  und  Aufgaben  der 

Innungen.  3.  Innungsausschüsse.  4.  Innungs- 
verbande.   5.  Wirksamkeit  der  Innungen. 

1.  Allgemeines.  Die  Handwerker  haben 
in  der  Form  von  Innungen  Vereinigungen 
ganz  besonderer  Art,  die  sich  nur  in  ihrem 
Kreise  finden.     Es  sind  nämlich  öffentlich- 

rechtliche Körperschaften,  die  auf  der  GO. 
beruhen,  mit  eigenem  Rechte  und  als 
Zwangsinnungen  sogar  mit  einem  Beitritts- 

zwange ausgestattet  sind.  Hierdurch  unter- 
scheiden sich  die  Innungen  grundsätzlich 

und  wesentlich  von  den  Berufsvereinigungen 
aller  anderen  Stände  und  von  den  sonstigen 
Vereinigungen  der  Handwerker  selbst,  die 
nicht  die  Form  einer  Innung  haben.  Denn 
neben  den  Innungen  kommen  im  Handwerk 
Gewerbevereine,  Meistervereine,  Handwer- 

kervereine vor,  die  schließlich  demselben 
Ziele  zustreben  wie  die  Innungen,  nur  nicht 
wie  diese  Körperschaften  öffentlich-recht- 

licher, sondern  solche  privatrechtlicher  Art 
sind.  Daraus  ergibt  sich,  daß  die  Innung 
nicht  etwa  die  vom  Gesetz  dem  Handwerk 

unbedingt  gegebene  Form  der  Vereinigung 
ist,  sondern  eine  Form,  die  sich  die  Hand- 

werker außer  den  anderen  selbst  wählen 

können,  die  aber,  wenn  sie  gewählt  und 
von  der  zuständigen  Behörde  anerkannt 
ist,  nur  innerhalb  des  von  der  GO.  ge- 

zogenen Rahmens  wirksam  werden  kann, 
sich  also  nicht  der  freien  Entfaltungs- 

möglichkeit erfreut,  wie  die  übrigen  Ver- 
einigungen. Diese  Beschränkung  auf  den 

Rahmen  des  Gesetzes  wird  freilich  wett- 
gemacht durch  die  Rechte,  die  den  Innungen 

verliehen  sind,  und  deren  sich  die  anderen 
Körperschaften  nicht  erfreuen. 

Warum  hat  das  Gesetz  eigens  für  die 
Handwerker  ein  solch  eigenartiges  Gebilde 

geschaffen?  Offenbar  um  damit  der  ge- 
schichtlichen Vergangenheit  und  den  An- 

schauungen und  Verhältnissen  gerecht  zu 
werden,  die  sich  hieraus  im  Handwerk  ent- 

wickelt haben.  Seit  dem  frühesten  Mittel- 
alter hat  das  Handwerk  Vereinigungen 

öffentlich-rechtlicher  Art,  die  Zünfte  (vgl. 

Art.  „Zunftwesen").  Diese  haben  während 
des  ganzen  Mittelalters  hindurch  bis  in  die 
neuere  Zeit  eine  große  Bedeutung  nicht  nur 
für  das  Handwerk  allein,  sondern  für  das 

ganze  Wirtschafts-  und  Kulturleben  gehabt. 
Sie  waren  außerordentlich  fest  im  deutschen 
Boden  verwurzelt.  Deshalb  hat  man  trotz 
wiederholten  Ansätzen  sich  nie  recht  dazu 
aufraffen  können,  sie  zu  beseitigen,  obwohl 
sie  längst  entartet  waren  und  fast  nur  noch 
Unheil  stifteten.  Selbst  die  gewerbefreiheit- 

liche Gesetzgebung  im  Anfange  des  vorigen 
Jahrhunderts  hat  den  Zünften  nicht  vollends 

den  Garaus  gemacht,  sondern  sie  nur  ihrer 

öffentlichen  Rechte  entkleidet.  Infolge- 
dessen verloren  die  Zünfte  zwar  ihre  frühere 

Bedeutung,  sehr  viele  gingen  ein;  aber  es 

blieben  doch  genügend  bestehen,  den  Zunft- 
geist innerhalb  der  Handwerkerschaft  wach 

zu  halten.  Tatsächlich  haben  die  Hand- 

werker während  des  ganzen  vorigen  Jahr- 
hunderts hindurch  nicht  geruht,  die  Zunft- 

verfassung    wieder    herzustellen    (vgl.    Art. 
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„Handwerk"  oben  S.  130 ff.).  Das  ist  ihnen 
zwar  in  vollem  Umfange  nicht  gelungen;  doch 
haben  sie  durch  die  Innungsgesetze  aus  dem 
Jahre  1  SS  1  und  namentlich  aus  dem  Jahre  1897 
vieles  von  dem  erreicht,  was  sie  erstrebten, 
ganz  besonders  die  Anerkennung  der  Innung 
als  einer  Körperschaft  des  öffentlichen  Rechts. 
Die  Innung  ist  hierdurch  wieder  die  für  das 

Handwerk  maßgebende  Vereinigungsform  ge- 
worden; auf  ihr  baut  sieh  die  gesamte  Glie- 
derung nach  dem  l  leset  ze  auf:  Innungs- 

aus8chufi,  [nnungsverband  und  schließlich 
Bogarim  wesentlichen  die  Bandwerkskammer. 

2.  Wesen  und  Aufgaben  der  Innungen. 
Die  heutige   Innungsverfassung  beruht  auf 
dem   G.   v.   26.  Vll.    1897.      Dieses  läßt  zwei 
Arten  von  Innungen  zu:  freie  Innungen  und 
Zwangsinnungen.   Verfassung  und  Aufgaben- 

kreis beider  sind  in  der  Hauptsache  gleich; 
eigentlich  besteht  nur  ein  wesentlicher  Unter- 

schied:   die    freie    Innunir    kennt    nur    ein 
Beitrittsrecht,    wogegen    die   Zwangsinnung 
einen  Beitritts/.wang  hat.     Heide  aber,  freie 
Tnnnng  und  Zwangsinnung,  sind  gleichmäßig 
vim  dem  freien  Willen  der  Handwerker  ab- 
bängig,   d.    h.   die    Handwerker  entscheiden 
selbst    darüber,    ob   sie   eine    Innung   über- 

haupt und   namentlich  eine  Zwangsinnung 
haben  wollen.    Eine  Innung  kann  also  nicht 
etwa    durch    die  Behörde    errichtet    werden, 
wenn    nicht    die    Handwerkerschaft   sie   be- 

antragt.      Zur    Errichtung    einer    Zwangs- 
inn.; ■  allerdings  nicht  der  Antrag 

allein,  sondern  es  is1  noch  die  Zustimmung 
rheit  der  an  der  Innung  beteiligten 

•erhalb  des  geplanten  Innungs- 
rlich.  Eni  wenn  die  Mehrheit, 

durch    ein    förmliches    Abstimmungs- 
iiren  zu  ermitteln  ist,  zustimmt  und  die 

anderen  Voraussetzungen  zutreffen  (vgl.  §100 
der    GO.),    kann    die    höhere  Verwaltungs- 

!  fangsinn u mj   errichten.      I  )ie 
t  höheren  Verwaltungsbehörde 

verpflichtet    aber    alle    Gewerbetreibenden, 
•.hu  '  biv.irkc-  das  Iland- 

die  Zwangsinnung 
nung  anzugehören. 

■  Dm   Jahn-    1  -'.'7   stillt    also  das 
•    Handwerker  nach   der  sog. ndem 

• .  erl  .11t  es  freilich  nicht  ganz,  da  die 
immi  r  abhängig  i  t  von  dem 

Willen  der  Mehrhi  ligten. 
halb  i  aus  dem 

.  il  der  II  .  ■   !  397 
'.rt.    „Hai  mit    dem 

len  und  haben 
auf   dem   deutschen    Hai  und   I  te- 
werl  irde- 

nen Innui 
den. 

■    ■  icrt. 
nicht 

!  soweit  geht,  die  alte  Zunftverfassung  wieder 
herzustellen  —  es  fehlt  namentlich  der  un- 

bedingte Zunftzwang,  der  Befähigungsnach- 
weis und  die  starke  Beschränkung  der  Frei- 
heit der  Beteiligten  — ,  so  hat  es  doch  die 

Innungen  mit  weitgehenden  Vollmachten 
und  Rechten  ausgestattet.  Die  Absicht  war, 
einen  Ansporn  auf  die  Handwerker  auszu- 

üben, Innungen  ins  Leben  zu  rufen  und  sich 
den  Innungen  anzuschließen,  wovon  man 
eine  starke  Stütze  im  wirtschaftlichen  Kampfe 
erhofft.  Wenn  die  Handwerker  von  der 
Möglichkeit,  Innungen  zu  errichten,  Gebrauch 
machen,  so  genießen  sie  zwar  die  Vorrechte, 
die  das  Gesetz  den  Innungen  verliehen, 
unterwerfen  sich  aber  auch  den  Pflichten, 
die  es  ihnen  auferlegt  hat.  Dio  Innungen 
sind  eben  keine  freien  Verbände,  deren  Tun 
und  Lassen  nur  der  Wille  der  Beteiligten 
bestimmt,  sondern  öffentlich-rechtliche  Kör- 

perschaften, die  sich  nach  dem  Gesetz  zu 
richten  haben.  Das  äußert  sich  durch  die 
Verfassung  der  Innung  und  durch  ihren 
vom  Gesetz  gezogenen  Aufgabenkreis.  Dieser 
ist  ein  zwiefacher.  Es  gibt  Aufgaben,  die  die 
Innungen  unter  allen  Umständen  durch- 

führen müssen  (§  81a  der  GO.)  und  solche, 
die  dem  freien  Ermessen  der  Innung  über- 

lassen sind,  die  sie  erfüllen  können  nach 
Maßgabe  der  verfügbaren  Mittel,  wofür  sie 
also  Beiträge  erheben  dürfen  (§  81b).  Jene 
Pflichtaufgaben  sind: 

1.  Die  Pflege  des  Gemeingeistes  sowie  die 
Aufrechterhaltung  und  Stärkung  der  Standes- 

ehre unter  den  Innungsmit  gliedern:  2.  die  Förde- 
rung eines  gedeihlichen  Verhältnisses  zwischen 

.Meistern  und  Gesellen  (Gehilfen)  sowie  die  Für- 
sorge für  das  Ilerbergswesen  und  den  Arbeits- 

nachweis; 3.  die  nähere  Regelung  des  Lehrlings- 
wesens und  die  Fürsorge  für  die  technische,  ge- 

werbliche und  sittliche  Ausbildung  der  Lehrlinge 
vorbehaltlich  der  §s,  L03e  und  126  132a;  -1.  die 
Entscheidung  von  Streitigkeiten  der  im  §  1  des 
Gewerbegericnts  bezeichneten  Art  zwischen  den 
Innungsmitgliedern  und  Ihren  Lehrlingen.  l>ar- 
Qber  hinaus  gind  die  Innungen  befugt  ihre  Wirk- 

samkeit auf  andere  den  [nnungsmitgliedarn 
gemeinsame  gewerbliche  Interessen  auszudehnen. 
Im  besondere  stehl  ihnen  neben  der  Errichtung 

okenkassen  nach  §  81b  tu: 
l.  Veranstaltungen  zur  Förderung  3er  gewerb- 

lichen, technischen  und  rittlichen  Ausbildung  dar 
Meister  und  Gesellen  (Gehilfen  und  Lehrlinge) 
/.n  treffen,  in  be  ondere  Sohulen  sn  unterstützen 
und  /u  leiten,  iowie  über  die  Benutzung  und  den 

ii  der  von  Ihnen  errichteten  Schulen  Vor- 
ichriften  tn  erl  i  leeellen-  und  Meister- 

prüfungen zu  veranstalten  und  Ibei    dii    Prü- 
ften;  ■''.    lur    Unter- 

itfltzun  jihi  ler  und  deren  An  ■<  hol  i 
ihrer  Gesellen,  Lehrlinge  und  Arbeiter  m  Fallen 

•.uikh.it.  des    Ind.",.  der  Arbeitsunfähig- 
•  i  -'-r    Bedürftigkeit     Kissen    zu 

errichten;  4.  Schiedsgerichte  zu  errichten,  welche 
berufen  sind,  Streitigkeiten  der  i  <  ;••- w.rh.  bneten  Art  zwischen 
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■den  Innungsmitgliedern  und  ihren  Gesellen  und 
Arbeitern  an  Stelle  der  sonst  zuständigen  Be- 

hörden zu  entscheiden;  5.  zur  Förderung  des 
Gewerbebetriebes  der  Innungsmitglieder  einen 
gemeinschaftlichen  Geschäftsbetrieb  einzurichten. 

Die     freiwilligen     Aufgaben     sind    also 

überlassen  ist.  Wesentlich  ist  jedenfalls, 
daß  die  Zwangsinnung  regelmäßig  den  Hand- 

werkern vorbehalten,  wogegen  die  freie 
Innung  allen  Gewerbetreibenden  wenigstens 
zugänglich  ist. 

Als   öffentlich-rechtliche    Körperschaften 

m  und  zwar  im  besonderen  durch  die 
Satzung,  die  den  Anforderungen  des  Gesetzes 
genügen  muß.  Es  entspricht  zunächst  dem 
öffentlich-rechtlichen  Wesen  der  Innung, 
dem    Handwerker,    der    im    Bereiche    der 

vor  allem  solche,  die  der  wirtschaftlichen  können  die  Innungen  unter  ihrem  Namen 
Förderung  der  Innungsmitglieder  dienen,  i  Rechte  erwerben  und  Verbindlichkeiten  ein- 
-wogegen  die  Pflichtaufgaben  mehr  solche  I  gehen,  vor  Gerichten  klagen  und  verklagt 
ideeller  Art  sind.  I  werden.     Die  Verfassung °der  Innung  gibt Wie  der  Aufgabenkreis,  so  ist  die  Ver- 1  die  Satzung,  die  der  Genehmigung  durch  die 
fassung  der  Innung  durch   das   Gesetz  ge-   höhere  Verwaltungsbehörde  bedarf.     Diese 

muß  die  Genehmigung  versagen,  wenn  die 
Satzung  den  gesetzlichen  Anforderungen 
nicht  entspricht,  darf  sie  sonst  aber  nur  ver- 

weigern, wenn  in  dem  durch  die  Satzung 
vorgesehenen  Innungsbezirk  für  die  gleichen 

Innung  das  Handwerk  der  Innung  betreibt,  Gewerbe  bereits  eine  Innung  besteht, 
ein  Recht  auf  den  Beitritt  zu  geben;  die  Die  freien  Innungen  sind  weder  hinsicht- 
Innungen  können  also  nicht  etwa  selbst  J  lieh  der  räumlichen  Abgrenzung  noch  hin- 
darüber  entscheiden,  ob  sie  einen  nach  dem  i  sichtlich  der  Beteiligung  der  Gewerbezwei^e 

Gesetz  beitrittsberechtigten  Handwerker  auf-  '•  beengt.  Der  Bezirk  der  freien  Innung  kann 
nehmen  wollen  oder  nicht.  Doch  können  '  also  beliebig  groß  sein.  Ebenso  können  die 
(§  87)  nur  solche  Personen  Innungsmitglieder  Mitglieder  nach  ihrem  Ermessen  den  Innungs- 
werden,  1 .  die  ein  Gewerbe,  für  welches  bereich  auf  mehrere  selbst  voneinander  völlig 
die  Innung  errichtet  ist,  in  dem  Innungs- 1  verschiedene  Gewerbe  ausdehnen.  In  diesem 
bezirk  selbständig  betreiben;  2.  solche,  die  Falle  bezeichnet  man  die  Innung  als  ge- 
in  einem  dem  Gewerbe  angehörenden  Groß-  mischte  Innung.  In  Wirklichkeit  freilich 
betrieb  als  Werkmeister  oder  in  ähnlicher  sind  die  meisten  freien  Innungen  sog.  Fach- 
Stellung  beschäftigt  sind;  3.  diejenigen,  die  innungen,  d.  h.  solche  für  ein  Gewerbe  oder 
in  dem  Gewerbe  als  selbständige  Gewerbe- 1  wenigstens  für  verwandte  Gewerbe.  Die 
treibende  oder  als  Werkmeister  oder  in  einer  !  Zwangsinnungen  jedoch  dürfen  überhaupt 
ähnlichen  Stellung  tätig  gewesen  sind,  diese  I  nur  für  ein  und  dasselbe  Gewerbe  oder  für 
Tätigkeit  aber  aufgegeben  haben  und  eine  !  verwandte  Gewerbe  errichtet  werden,  und 
andere  gewerbliche  Tätigkeit  nicht  ausüben,  |  der  Bezirk  der  Innung  muß  derart  abge- 
und  schließlich  4.  die  in  landwirtschaftlichen  i  grenzt  sein,  daß  kein  Mitglied  durch  die 
oder  gewerblichen  Betrieben  gegen  Entgelt !  Entfernung  seines  Wohnortes  vom  Sitze  der 
beschäftigten  Handwerker.  Von  der  Ab- 

legung einer  Prüfung,  wie  es  zur  Zunftzeit 
allgemein  üblich  war,  kann  auch  heute  noch 
die   Aufnahme   abhängig   gemacht   werden, 

Innung  behindert  ist,  am  Genossenschafts- 
leben teilzunehmen  und  die  Innungseinrich- 

tungen zu  benutzen. 
Organe   der   Innung   sind   die   Innungs- 

aber  nur,  wenn  Art  und  Umfang  der  Prüfung  j  Versammlung,  der  alle  volljährigen  Innungs- 
durch  die  Satzung  geregelt  sind  Von  dieser  |  mitglieder  angehören,  als  beschließendes  und 
Möglichkeit  haben  nur  die  wenigsten  In- 1  der  Vorstand  als  ausführendes  Organ, 
nungen  Gebrauch  gemacht.  Für  Zwangs-  j  Die  zur  Durchführung  der  Innungsauf- 

innungen ist  eine  Prüfung  überhaupt  un-  j  gaben  erforderlichen  Geldmittel  haben  die 
zulässig;  wie  denn  der  der  Zwangsinnung  Mitglieder  der  Innung  durch  Beiträge  auf- 

verliehene Beitrittszwang  gewisse  Beschrän-  zubringen,  die  bei  der  Zwangsinnung  nach 
kungen  hinsichtlich  der  Mitgliedschaft  heischt,  der  Leistungsfähigkeit  der  Betriebe  (Zahl  der 
So  gehören  gemäß  §  100  f  GO.  kraft  Gesetzes   Hilfskräfte)  abzustufen  sind.    Die  Innungen 
der  Innung  als  Mitglieder  alle  die  an, 
die  das  Gewerbe,  wofür  die  Innung  errichtet 
ist,  als  stehendes  Gewerbe  selbständig  be- 

treiben, mit  Ausnahme  deren,  die  es  fabrik- 
mäßig ausüben.  Aus  dieser  Beschränkung 

auf  Handwerker  ergeben  sich,  da  die  Be- 
griffe Fabrik  und   Handwerk  nicht   scharf 

sind  verpflichtet,  einen  Haushaltsplan  auf- 
zustellen, den  sie  der  Aufsichtsbehörde  ein- 
zureichen haben.  Dieser  Haushaltsplan 

darf  keine  Ausgaben  enthalten,  die  sich 
nicht  mit  dem  gesetzlichen  Zwecke  der 
Innung  vertragen. 

Der  Staat  läßt  die  Tätigkeit  der  Innungen 
gegeneinander  abzugrenzen  sind  (vgl.  Art.  j  und  namentlich  ihre  Finanzverwaltung  gemäß 
Handwerk)  häufig  Streitigkeiten  über  den  |  ihrem  öffentlich-rechtlichen  Wesen  über- 
Beitrittszwang.  Für  andere  als  die  ver-  [  wachen  und  zwar  durch  besondere  Aufsichts- 
pflichteten  Handwerker  und  für  Fabrikanten  j  behörden,  als  welche  die  unteren  Verwaltungs- 
besteht  ein  Beitrittsrecht,  das  der  Innungs-  j  behörden  dienen,  in  deren  Bezirk  die  Innung 
Versammlung  und  der  Satzung  zu  handhaben  I  ihren    Sitz   hat.      Die   Behörde   überwacht 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V.  **" 
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die  Befolgung  der  gesetzlichen  und  satzungs- 
LZt'iiiäßen  Vorschriften,  die  sie  durch  An- 

drohung, Festsetzung  und  Vollstreckung  von 
Ordnungsstrafen  gegen  die  Inhaber  der 
Innungsämter,  gegen  die  Innuiuijsmitglieder 
und  gegen  deren  Gesellen,  soweit  diese  an 
den  Geschäften  der  Innung  teilnehmen,  er- 

zwingen kann.  Sie  entscheidet  ferner  Strei- 
tigkeiten über  die  Aufnahme  und  Aus- 

Bonliefiung  der  Mitglieder  und  über  die 
Wahl  zu  den  Innungsämtern.  Wenn  die 
Innung  trotz  wiederholter  Aufforderung  der 
Aufsichtsbehörde  die  Erfüllung  der  Pflicht- 

aufgaben vernachlässigt,  wenn  sie  sich  gesetz- 
widriger Handlungen  oder  Unterlassungen 

Bchuldig  macht,  kann  die  höhere  Verwal- 
tungsbehörde sie  schließen.  Im  übrigen 

h  die  freien  Innungen  durch  ße- 
schluL'i  der  [nnungsversammlung  ohne  wei- 

wieder  auflosen,  wogegen  es  zur  Auf- 
lösnng  einer  Zwangsinnung  weiterer  Förm- 

lichkeiten bedarf.  Diese  kann  zunächst  nur 
durch  die  höhere  Verwaltungsbehörde  ge- 

schehen und  zwar  auf  Grund  eines  Be- 
schlusses der  Innungsversammlung.  Der 

Beschluß  erfordert  zur  Gültigkeit  sogar  eines 
Antrages  von  einem  Viertel  der  AI it^lieder, 
die  der  Innung  anzugehören  verpflichtet 
sind  und  der  Zustimmung  von  drei  Vierteln 
aller  [nnungsmitglieder. 

Hinsichtlich  der  Zwangsinnung  hat  das 
.'.   um  gegebenenfalls  die   Rechte  der 

Minderheit  zu  schützen,  mancherlei  besondere 
hränkungen    vorgesehen.      So   können 

7.  B.  tue  Zwangsinnungen  gemeinschaftliche 
häftsbetriebe  oichl  errichten,  weil  Die- 

nen Willen  gezwungen  werden 
■    i  nein  mit  einem  Wagnis  ver- 

trau rieb    zu    beteiligen; 
außerdem  dürfen  die  Zwangsinnungen  ihre 
Mitglieder   in    der    Annahme    von    Kunden 
und  in  di  i               iing  von  Preisen  für  ihre 

ind   Leistungen   nicht   beschränken 
(§   100 q).      Das   entspricht   zwar  durchaus 

ler  Handwerker,  ist 
in,  damit  nicht  die 

•ii  die  ihnen  durch  das  Ge  Btz 
die     ei'/elien     Mit- 

1  »effentlichkeit    miß- '  en. 

•  Ql  irUDg   hat    das 
Irin  ii  durch  die   i  ieselleD  i Vertretung 

■ 

Gesellen   und   Aroeiter.      I' 
käse  sind  Dicht  •  dem  fr.-ic 

dei       lODQDgei  'dem 
eilen 

Mitwirkui  den 
■  • 

en  und  für  die  von 
der  lall  1 1 

sellenprüfungen  und  bei  der  Verwaltung  aller 
Einrichtungen,  für  die  die  Gesellen  Beiträge 
entrichten  oder  eine  besondere  Mühewaltung 
übernehmen  oder  die  ihrer  Unterstützung 
dienen,  also  bei  Innungskrankenkassen  und 
Innungsschiedsgerichten,  Herbergen  und  beim 
Arbeitsnachweis.  Die  Beteiligung  des  Ge- 
sellenausschusscs  erstreckt  sich  nicht  nur 
auf  die  Verwaltung,  sondern  schon  auf  die 
Beschlußfassung  über  solche  Einrichtungen. 
Um  die  Rechte  der  Gesellen  bei  der  Ab- 

stimmung in  vollem  Umfange  zu  wahren, 
ist  vorgesehen,  daß,  wenn  die  Stimmenzahl 
der  Innungsmitglieder  die  der  Gesellen  über- 

wiegt und  infolgedessen  ein  Antrag  des 
Gesellenausschusses  in  der  Minderheit  bliebe, 
dieser  Antrag  nicht  als  abgelehnt  gilt, 
sondern  die  Angelegenheit  zur  Entscheidung 
der  Aufsichtsbehörde  zu  übertragen  ist. 
Beiträge  für  die  Verwaltung  der  Innung 
-brauchen  die  Gesellen  nicht  zu  leisten. 

Wenn  auch  der  Gesellenausschuß  den 

Forderungen  der  neueren  Zeit,  die  Arbeit- 
nehmer bei  den  wirtschaftlichen  Berufs- 

vertretungen zu  beteiligen,  Rechnung  trä^t, 
so  hat  er  doch  keine  große  Bedeu- 

tung. Die  Gesellen  selbst  legen  keinen 
allzu  großen  Wert  darauf,  ihre  Interessen 
gegen  die  Innungsmitglieder  durch  den  Ge- 
sellcnausschuß  vertreten  zu  lassen;  sie  be- 

dienen sich  zu  diesem  Zwecke  viel  lieber 
der  Arbeiterverbände,  der  Gewerkschaften, 
denen  die  Handwerksgesellen  in  der  Regel 
als  Mitglieder  angehören. 

3.  Innungsausschüsse.  Die  Innungen 

haben  die  Möglichkeit,  zur  bessereu  Ver- 
tretung ihrer  gemeinsamen  Interessen  sich 

miteinander  zu  verbinden,  und  zwar  die 

Innungen,  die  ein  und  derselben  Aufsichts- 
behörde unterstehen  zu  einem  Innungs- 

aussohuß.  Diesem  liegt  die  Vertretung  der 
gemeinsamen  Interessen  der  beteiligten  In- 

nungen ob;  außerdem  können  ihm  Rechte 
und  Pflichten  der  beteiligten  Innungen  über- 

tragen werden.  Von  dem  Rechte,  Innuntrs- 
aUE  ohÜB  S  ZU  errichten,  haben  die  Innungen 
erst  im   Laufe  der  späteren   Jahn  stärkeren 
Gebrauch  gemacht  in  der  neueren  Zeit  ist 

r  eine  beträchtliche  Steigerung  der 
Wirk -ami.eit  der  [nnungsauBsohüBse  zu  be- 

obachten, namentlich  auf  dem  Gebiete  der 
Vertretung  der  Bandwerkerinteressen  bei 
den  Gemeindebehörden,  1.  B.  hinsichtlich 
des  Verdingunj  werblichen 
Büdu  1  ifaeh  haben  die  Innung  - ,. ji[      1  nter  tützui 

und  Rech!  -chui/.-iellen  für  die  Handwerker 
■    ;  1  >ie  Innung  au  ichü 

Iten  1  Deutschlands,  /.   ü.  in 
n,  Bochum,  1  ielsenkirohen,   I  »0 1  eldorf, 

l-  rankfurl    hafa  Gewi  rbeamtez 
rufen,  die  in  nachdrücklicher  v, 

alle  ",    nicht    nur    der     Innui 
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sondern    auch    der    einzelnen    Handwerker 
wahren. 

4.  Innungsverbände.  Ueber  das  Gebiet 
der  Aufsichtsbehörde  hinaus  können  die 
Innungen  sich  zu  sog.  Innungsverbänden 
vereinigen.  Diese  haben  die  Aufgabe,  zur 
Wahrnehmung  der  Interessen  der  in  ihnen 
vertretenen  Gewerbe,  die  Innungen,  Innungs- 
ausschüsse  und  Handwerkskammern  bei  der 
Lösung  ihrer  gesetzlichen  Aufgaben  sowie 
die  Behörden  durch  Vorschläge  und  An- 

regungen zu  unterstützen. 
Die  Innungsverbände  haben  als  sog. 

Fachverbände  für  die  einzelnen  Hand- 
werkszweige eine  große  Bedeutung  erlangt, 

z.  B.  der  Bäckerinnungsverband  Germania, 
der  Fleischerinnungsverband,  der  Tischler- 

innungsverband mit  dem  Sitz  in  Essen  und 
viele  andere.  Sie  lassen  sich  hauptsächlich 
die  Kegelung  des  Lehrlingswesens  und  des 
Gesellenwesens,  z.  B.  durch  einheitliche 
Verbandspapiere  und  Ausweise  angelegen 
sein,  befassen  sich  neuerdings  aber  auch 
vielfach  mit  wirtschaftspolitischen  Angelegen- 

heiten. Seit  dem  Jahre  1920  haben  die 
meisten  Innungsverbände  sich  mit  den 
Handwerkskammern,  mit  denen  sie  bis 
dahin  häufig  im  Wettbewerb  standen,  zu 
gemeinsamem  Handeln  vereinigt  (Reichs- 
verband  des  deutschen  Handwerks). 

5.  Wirksamkeit  der  Innungen.  Ein 
Urteil  über  die  Wirksamkeit  der  Innungen 
abzugeben  ist  nicht  leicht,  da,  wie  bei  allen 
Interessenvertretungen,  auch  bei  den  In- 

nungen die  Tätigkeit,  die  Erfolge  und  Miß- 
erfolge sich  nicht  durch  Zahlen  darstellen 

lassen.  Darum  ist  auch  das  Ergebnis  der 
Erhebung  über  die  Wirkungen  des  Hand- 

werkergesetzes, die  die  Reichsregierung  im 
Jahre  1904  veranstaltet  hat,  nur  mit  Vor- 

sicht aufzufassen.  Die  Innungen  hätten 
sicher  auf  manchen  Gebieten,  namentlich 
der  gewerblichen  Gerichtsbarkeit  durch  In- 

nungsschiedsgerichte und  des  Fürsorgewesens 
durch  Innungskrankenkassen  mehr  geleistet, 
wenn  man  ihnen  freie  Bahn  gegeben  hätte. 
Aber  mit  Rücksicht  auf  die  Gewerbegerichte 
und  die  Ortskrankenkassen  haben  die  Be- 

hörden den  Plänen  der  Innungen  die  Zu- 
stimmung versagt.  Auch  das  Bildungswesen 

bietet  den  Innungen  kaum  noch  große 
Entwicklungsmöglichkeiten,  da  die  Gemein- 

den heute  durchweg  die  Fortbildungs-  und 
Fachschulen  erfolgreich  in  die  Hand  ge- 

nommen haben.  Dennoch  erweisen  sich  die 
Innungen  als  gute  Förderer  des  Handwerks. 
Sie  haben  ihren  Zweck,  die  Handwerker 
zu  wirtschaftlichen  Verbindungen  zusammen- 

zuscharen, sie  vor  der  Vereinzelung  zu  be- 
wahren, durchaus  erfüllt  und  eine  gute  er- 

zieherische Wirkung  auf  die  Mitglieder 
überhaupt,  namentlich  aber  auf  die  Lehr- 

meister und  die  Lehrlinge  ausgeübt.   Deshalb 

darf  man  sehr  wohl  den  Innungen  ein  gutes 
Zeugnis  ausstellen,  wenngleich  man  ihren' Wert  nicht  zu  überschätzen  braucht.  Die 
in  den  Handwerkerkreisen  anfänglich  be- 

merkbare Abneigung  gegen  die  Innungen 
ist  zugunsten  einer  viel  besseren  Beurteilung 
gewicher.  Der  Innungsgedanke  hat  seit 
1897  nur  Fortschritte  gemacht,  besonders 
seit  dem  Kriege.  Selbst  in  den  Ländern,  in 
denen  früher  die  Gewerbevereine  fast  allein 
das  Feld  behaupteten,  in  Baden  und  Würt- 

temberg, haben  sich  die  Innungen,  sogar 
die  Zwangsinnungen,  stark  vermehrt.  Genaue 
Zahlen  liegen  allerdings  nicht  vor,  sind  auch 
zurzeit  nicht  zu  beschaffen,  da  die  politischen 
Zustände  eine  sorgfältige  Zählung  nicht  er- 

möglichen. Wir  sind  deshalb  auf  die  Zahlen 
aus  dem  Jahre  1904  angewiesen,  die  durch 
eine  weitere  Erhebung  im  Jahre  1907  etwas 
ergänzt  werden  konnten. 

Nach  dieser  Erhebung  gab  es  im  Ok- 
tober 1904  im  Deutschen  Reiche  11 311 

Innungen,  1907  allerdings  schon  11 995, 
die  zusammen  488  700  (512  713)  Mitglieder 
hatten.  (Vgl.  auch  S.  468  Anm.  1.)  Ver- 

hältnismäßig am  stärksten  waren  die  In- 
nungsmitglicder  im  Gewerbekammerbezirk 
Chemnitz  (181,9  auf  je  10  000  Einwohner) 
vertreten,  am  schwächsten  —  abgesehen  von 
Sigmaringen,  das  überhaupt  keine  Innungen 
aufweist  —  im  Kammerbezirk  Konstanz  (4,5). 
Durchschnittlich  kamen  im  Deutschen  Reiche 

82,2  Innungsmitglieder  auf  10  000  Ein- 
wohner. Eine  bemerkenswerte  Verschieden- 

heit ergibt  sich  zwischen  der  Verhältniszahl 
der  in  Innungen  vereinigten  Handwerker  in 
Norddeutschland,  nämlich  97,8  auf  10  000 
der  Bevölkerung,  und  Süddeutschland,  nur 
29,9.  Die  Erklärung  für  diesen  Unterschied 
liegt  in  der  stärkeren  Verbreitung  der  Ge- 

werbe- und  Handwerkervereine  im  Süden 
des  Reiches.  Von  den  11 311  Innungen 
mit  488  700  Mitgliedern  waren  3164  (1907 
schon  3431)  Zwangsinnungen  mit  218  468 
Mitgliedern  und  8147  freie  Innungen  mit 
270  232  Mitgliedern.  Von  allen  Innungen 
waren  6356  =  56,2%  Fachinnungen,  3607 
—  37,9%  Innungen  verwandter  Gewerbe, 
1348  =  11,9%  gemischte  Innungen. 

2624  freie  Innungen  (=  32,2%  aller  freien 
Innungen)    haben    Beauftragte    zur    Ueber- 
wachung  des  Lehrlingswesens  bestellt.     Bei 

,  2054  Innungen  haben  Revisionen  von  Werk- 
stätten  stattgefunden,   bei   1857    Innungen 

solche  von  Unterkunftsräumen  der  Lehrlinge. 
Bei  235  freien  Innungen  (=  2,9%  aller 

!  freien  Innungen)  sind  seit  Erlaß  des  Hand- 
werkergesetzes Anträge  auf  Auflösung  der 

Innung  gestellt  worden  und  zwar  in  Nord- deutschland bei  218   Innungen  (=   2,8%), 
in  Süddeutschland  bei  17  Innungen  (3,4%). 
Die   Auflösungsbestrebungen   machten   sich 
bei    Zwangsinnungen    stärker    geltend    als 

30* 
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bei  den  freien  Innungen;  489  Innungen 
(=  15,5%  aller  Zwangsinnungen)  hatten 
sich  mit  Anträgen  auf  Auflösung  zu  belassen, 

die  bei  3'3  Innungen  Erfolg  hatten. 
Die  Gesamteinnahmen  aller  Innungen 

beliefen  sieh  im  Jahre  1904  auf  6  160  659  M. 
Von  den  Einnahmen  kommen  3  245  700  M. 
auf  freie  Innungen  und  1  904  893  fit  auf 
Zwangsinnumren.  I>ie  Ausgaben  aller  In- 

nungen beliefen  sieh  auf  3  668  189  M.  Davon 
kommen  2222136  fit  auf  freie  Innungen 
and  l  400  363  M.  auf  Zwangsinnungen. 

Im  ganzen  waren   bei  488  700    lnnungs- 
mitgliedern  69]  669  Gesellen  (Gehilfen)  und 
264361   Lehrlinge  tätiur.     Fast  zwei  Drittel 
aller  Lehrlinge  haben    Kost  und  Wohnung 
beim   Heister.      Was  den   Schulbesuch  der 
Lehrlinge   betrifft,  bo   betrug  die  Zahl  der 
Innungen,   die   die   Lehrlinge   zum   Besuch! 

Schulen  verpflichten,  in  Norddeutsch« 
land  6630,  in  Süddeutschland  24.   Nach  einer  i 
nicht    amtlichen    Berechnung    dürften    bei ! 
allen  Innungen  mit  Prüfungsrecht  95%  der  j 
Lehrlinge    sieh    einer    Prüfung    unterzogen  i 
haben.    Die  Innungen  haben  insgesamt  7911 
Schulen     errichtet,     wofür    sie    1904    über! 

10  fit  Zuschüsse  leisteten.     20%  aller 
Innungen  haben  eigene  Arbeitsnachweise. 

Von    den    11311    Innungen    hatten    660, 
eine   Innungskrankenkasse;  228 

hatten   ein        Lche   nach   Erlali  des   Hand- 
werkerL'esetzes  errichtet.     Bei  316  Innungs- 
krankenkassen  wurden  die  Hälfte  und  mehr 

der  Beiträge  wov  den  Innungsmitgliedern  be- 
stritten.   l."i  Durchschnitt  des  .Jahres  waren 

amitglieder  vorhanden,  davon, 
■  ibliche. 
Zahlen   Bind   veraltet,    da  sie  einer  I 

1.-  .lein  Jahre  L904  entstammen; 
b  wiedergegeben  als  Anhalt. 

I  »l    die    Ermittlung  kein  zu- 
treffend"- Bild;  sie  war  völlig  verfrüht,  da 

i  Einfluß  der  im  Jahre  1900 
erri<  shl  ammern     der     ln- 

redanke  Verbreitung  erhalten 
hat.  blich  hat  Bild 

seit   dem  Kriege   irieder  verändert.1)     Wie 

twurl   ein 
r 

I    .  ■ Ltionen    im 

I  l'<]'»     hei. 

.M  demselb 

J»ie 
I  unen 
I 

i 
die  /.'iiut. 

dieser  in  allen  Berufsständen  den  Ver- 
einigungstrieb gesteigert  hat,  so  auch  im 

Handwerk.  Das  verursacht  die  Not  der 
Zeit,  die  die  Schwachen  veranlaßt,  sich  mit 
ihresgleichen  zu  verbinden,  um  vereint 
stärker  zu  sein.  Obwohl  also  die  Innungen 
an  sich  während  des  Krieges  viele  von  ihren 
Mitgliedern  eingebüßt  haben  und  geschwächt 
worden  sind,  hat  der  Innungsgedanke  selbst 
erheblich  gewonnen.  Das  ist  begreiflich, 
wenn  man  bedenkt,  was  die  Innungen  wäh- 

rend des  Krieges  für  ihre  Mitglieder  und 
deren  Angehörige  geleistet  haben.  Sie 
haben  die  Angehörigen  der  einberufenen 
Mitglieder  unterstützt,  den  Betrieb  so  #ut 
es  ging,  aufrecht  erhalten,  sie  haben  sich 
an  den  Kriegshilfskassen  beteiligt,  für  die 
Beschaffung  und  Verteilung  von  Kriegs- 

lieferungen gesorgt,  überhaupt  sich  als  wert- 
volle Stützen  für  die  Handwerker  in  dieser 

Zeit  der  größten  wirtschaftlichen  Not  er- 
wiesen. Damit  haben  sie  ihren  Befähigungs- 
nachweis erbracht  und  viele  neuen  Anhänger 

gewonnen. 
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b'n  drr  In/dl  i'/'  H    :uc   /'//'';/'■'    d-:i  l.rhrlinijswrxrns, 
191!.  —  Derselbe,  Krieg  und  Handwerk,  1916. 
Erhebungen  über  die  Wirkungen  des  Hand- 
werkergesetees  v    16.JVII.  1897,  Berlin 

Wilden. 

Inseratensteuer 

3.  Anzeigensteuer. 

Interessengemeinschaften. 
i .  vv.  '  iltere  Geschichte.    8.   Bnfc- 

wiikluii'  teil  dem  Weltkriege     L  Beurteilung. 
1.  Wesen.  Unter  Interessengemeinschaft 

•  hl     man    heute    eine   Verl  i  agS  ina  B 
Vereinbarung  zwisohen  2  oder  3(  leiten 
mehreren,  selbständig  bleibenden 
Unternehmungen,  die  Gewinne  nntei 
ei  n  ander  nach  <  ine  in  veiei  u  ba  rl  en 

Schlüssel      ZU      verteilen.         Mit     <  1 1  <       in 
grundlegenden  Prinzip  der  Inti  lein- 

[\   können  nun  aber  noch  vet  ohiedene 
andere      Vereinbarungen      verbunden 

I ■<■  ebenfalh  di  n  Zweck  Italien,  eine 
re  Beziehung  swi  eben  einer  beschränk« 
Zahl    von    r         i  bmungen    herbeisn. 

eiche   können     • 
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1.  gegenseitiger  oder  einseitiger  Besitz 
von  Anteilen  der  einen  Unternehmung 
seitens  der  anderen. 

2.  Delegierung  von  Aufsichtsräten 
oder  Direktoren  der  einen  Gesellschaft  in 
die  Direktion  oder  den  Aufsichtsrat  der  an- 
deren. 

3.  Verwaltung  des  ganzen  Betriebes  der 
einen  Unternehmung  oder  von  Teilen  ihres 
Betriebes  durch  die  andere. 

4.  Pachtung  des  ganzen  Betriebes  oder 
von  Teilen  des  Betriebes  der  einen  Unter- 

nehmung durch  die  andere. 
5.  Einbringung  sämtlicher  Aktien  oder 

eines  Teiles  der  Aktien  der  beteiligten  Unter- 
nehmungen in  eine  gemeinsame  Kon- 

trollgesellschaft. 
Im  weiteren  Sinne  kann  man  auch  die 

Beziehungen,  die  durch  diese  Vereinbarungen 
und  ihre  verschiedenen  Kombinationen  ge- 

schaffen werden,  Interessengemeinschaften 
nennen.  Aber  im  allgemeinen  wird  darunter 
die  Verteilung  der  Gewinne  verstanden. 
Doch  ist  klar,  daß  die  Uebernahme  der  Mehr- 

heit oder  des  ganzen  Aktienkapitals  der  einen 
Unternehmung  durch  die  andere  gegen 
Hingabe  von  eigenen  Aktien  und  ebenso  das 
Einbringen  aller  Unternehmungen  in  eine 
Kontrollgesellschaft  die  ausdrückliche  Ver- 

einbarung einer  Gewinnverteilung  ersetzen 
kann. 

Die  Interessengemeinschaft  ist  aufs  engste 

verwandt  mit  derjenigen  Kartelli'orm,  die ich  Gewinnverteilungskartell  genannt 
habe,  m.  a.  W.,  die  Interessengemeinschaft 
wird  zu  einem  Kartell,  wenn  sie  das  ganze 
Gewerbe  umfaßt,  eine  monopolistische  Stel- 

lung im  Gewerbe  bezweckt.  Das  war  z.  B. 
der  Fall  bei  einer  der  ältesten  deutschen 
Literessengemeinschaften,  derjenigen  der 
Pulverü.dustrie,  und  der  darauf  wieder  auf- 

gebauten der  Pulvergruppe  mit  der  Dynamit- 
gruppe. Die  Vereinbarung  gemeinsamer 

Preise  oder  ähnliche  Verpflichtungen  in  Ver- 
bindung mit  einer  Gewinnverteilung  charak- 

terisieren den  Zusammenschluß  natürlich  als 
Kartell. 

2.  Aeltere  Geschichte.  Die  älteste 
deutsche  Interessengemeinschaft  ist  die 
1881  zwischen  der  Württembergischen 
Vereinsbank  und  der  Württembergi- 

schen Bankanstalt  vorm.  Pflaum 
&  Co.  auf  die  Dauer  von  50  Jahren  ver- 

einbarte1), die  allmählich  durch  Erwerb 
einesgroßen  Teilesdes  Aktienkapitals  der  letz- 

teren durch  die  erstere  noch  enger  gestaltet 
wurde.  1921  ging  die  Württembergische  Ver- 

einsbank an  die  Deutsche  Bark  über.  Der  Ver- 
trag bezweckte  „die  Ausscheidung  jeglicher 

Konkurrenz,    gemeinsame    Geschäftspolitik 

J)    S.    meine    „Unternehmerverbände",    Tü- bingen 1897,  S.  40. 

unter  eigener  Verantwortlichkeit  nach  außen, 
Wahrung  vollständiger  Selbständigkeit  und 
Teilung  von  Gewinn  und  Verlust"  im  Verhält- 

nis der  beiderseitigen  Aktienkapitale  (damals 
15  und  6  Mill.  M.).  Ebenfalls  in  die  80er 
Jahre  fällt  der  „Kartellvertrag"  der  Pulver- 
gruppe  untereinander,  Ver.  Köln-Rott- 

weiler Pulver  fabriken,  Kramer  &  Buch  - 
holz,  Wolff  u.  Co.,  und  das  „Generalkar- 
tell"  dieser  Gruppe  mit  der  „Sprengstoff- 

gruppe", die  ihrerseits  in  der  Nobel  Dy- namite  Trust  Company  zusammenge- 
schlossen war.  Die  erste  Gruppe  erhielt  40, 

die  letzte  60  %  der  zusammengeworfenen 
Gewinne.  Aus  den  90er  Jahren,  1895.  ist 
noch  die  Interessengemeinschaft  der  Fabrik 
photographischer  Papiere,  vorm. 
Dr.  Kurz  in  Wernigerode,  Verei- 

nigte photograpbi  sehe  Papier  fabriken 
in  Dresden  und  Dresdener  Albumin- 

papierfabrik, sowie  die  1896  zwischen  der 
AEG.  und  der  Akt. -Ges.  Ludw.  Löwe 
&  Co.  abgeschlossene  Interessengemein- 

schaft zu  erwähnen,  die  nur  kurzen  Be- 
stand hatte.  1899  kam  eine  Interessen- 

gemeinschaft in  Verbindung  mit  Pachtung 
und  Betriebsführung  zwischen  der  C  h  e  - 
mischen  Fabrik  Griesheim- Elektron 
und  den  Elektrochemischen  Werken 
in  Bitterfeld  und  Rheinfelden  zur  Durch- 

führung. Sie  wurde  erst  1921  durch  Fusion beendigt. 
Nach  der  Krisis  von  1900  war  die  erste 

bedeutende  Interessengemeinschaft  die  1902 
zwischen  der  Hamburg-Amerika-Linie 
und  dem  Norddeutschen  Lloyd  einer- 

seits, der  International  Mercantile  Ma- 
rine Company,  dem  Morganschen  aus  9 

amerikanischen  und  englischen  Gesellschaften 
gebildeten  Schiffahrtstrust  andererseits  auf 
20  Jahre  abgeschlossene  Vereinbarung.  Sie 
war  im  wesentlichen  ein  Gebietskartell,  eine 
Interessengemeinschaft  aber  auch  insofern, 
als  vereinbart  wurde,  daß  die  deutschen  Ge- 

sellschaften dem  Trust  jährlich  ein  Viertel  der 
Summe  vergüten,  die  sie  über  6  %  Dividende 
bezahlen,  während  sie  für  die  Summe,  die 
an  ihrem  Gewinn  fehlt,  um  6  %  Dividende 
verteilen  zu  können,  ein  Viertel  von  dem 
Trust  erhalten.  Die  Hamburg-Amerika-Linie 
hat  daraufhin  dem  Trust  mehrere  Millionen 

bezahlt,  sie  trat  1912  von  einem  Teil  der  Ab- 
machungen zurück,  andere  erreichten  ver- 
tragsgemäß bei  Kriegsausbruch  ihr  Ende. 

Am  meisten  Beachtung  fand  aber  im  No- 
vember 1903  die  Interessengemeinschaft 

zwischen  der  Dresdener  Bank  und  dem 
Seh  aaff  hau  senschen  Bank  verein,  die  ab 
l./L  1904  auf  30  Jahre  abgeschlossen  war 
und  eine  Zusammenlegung  der  Jahresge- 

winne und  Verteilung  im  Verhältnis  der 
beiderseitigen  Aktienkapitale  zuzüglich  des 

bilanzmäßigen  Reservefonds  beschloß.  Diebe- 
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treffenden  Summen  waren  damals  130  +  34 
Mill.  M.  bzw.  100  +  20  MBU.  M.,  das  Gewinn- 

anteilsverhalt nis  also  573/«  %  für  die  Dres- 
dener Bank,  421/1%  für  den  Schaaffhausen- 

Bchen  Bankverein.  In  dem  Vertrag  heißt  es 
ferner:  „die  Zusammenlegung  erstreckt  sich 
nur  auf  die  Jahresgewinne,  nicht  auf  Bilanz- 

verluste. Zur  Sicherung  einer  gemeinschaft- 
lichen Geschäftsführung  nach  einheitlichen 

Gesichtspunkten  sollen : 
a)  aus  jeder  Gesellschaft  2  Mitglieder  des 

Vo  Standes  and  3  Mitglieder  des  Aufsiehts- 
ratcs  dem  Aufsichtaral  der  anderen   Gesell- 

fl  zugewi 
b)  aus  dem  Aufsichtsrat  jeder  Gesellschaft 

dureli  i!  i  Ausschuß  von  gleicher 
sah]  ernannt, 

-   dem   vereinigten  Ausschusse  ein 
gebildet  werden. 

Eiiie     Grundkapitalerhöhung    wird    bei 
r  der  beiden  Gesellschaften  von  der  Ge- 

Behmigung   des   Delegationsrates    abhängig 
gemacht. 

Nach   6  Jahren  aber  wurde  der  Vertrag 
wieder  aufgehoben  und  später  ist  der  Schaaff- 

Bankverein    an    die   Diskonto- 
ederl  worden. 

J)er  Grund  für  die  Eingehung  der  Iuter- 
■  einschaft  war,  das  Eindringen  der 

.  Bank  in  i  häftsgebiet  der 
ls  ei{  ener  Piliali  n  ZU  verhin- 

dern.   Man  wollte  auch  den  Einfluß  und  die 
italmaoht     beider     Banken     durch     Zu- 
mengehen  bei  irroßen  Geschäften  und  die 

:  zfähigkeit     den     beiden    größten 
B  ■  den,    Deutsche     Bank    und     Diskonto- 

ern.      J  ler  ur- 
i  ii  Fusion  hatte 

Gründen  nicht   ver- 
wirkliche] Solche  waren  auch  bei  der 

•   der   Inti  chaff   sehr 
kam  hinzu,  daß  sich  die 

Zeilraum  viel  b 

te  und  viel  liquider  war  als  der 
;     kverein,  dessen  inele 

durch   den   Be- li-i.'.  e  eil  chaft, 
le    zahlte,    nicht 

I 

u     0  der  Grund  zu 

bland 

orm.  Me  i  •:  er,  La  • 
i  mit    dei 
Firm  .  Leopold  i  imbH., 

EU    dein    /.. Mill.     11 

■ 

worden;  die  Höchster  Farbwerke  erhöhten 
damals  ihr  Aktienkapital  um  6%  Mill.  M. 
Jedenfalls  ist  ein  sehr  weitgehender  Einfluß 
der  einen  Unternehmung  auf  die  andere,  der 
überwiegende  wohl  bei  den  Höchster  Farb- 

werken, geschaffen  worden.  Der  Grund  der 
Interessengemeinschaft  lag  in  der  gegen- 

seitigen Ergänzung  bei  manchen  Fabrikations- 
zweigen, im  Ausschluß  der  Konkurrenz 

zwischen  beiden  Werken  bei  anderen. 
Einen  Monat  darauf  kam  die  zweite  große 

Interessengemeinschaft  der  chemischen  In- 
dustrie zustande  zwischen  der  Badischen 

Anilin-  und  Sodafabrik  und  den  Elbcr- 
felder  Farbenfabriken  vorm.  Fr.  Bayer 
&  Co.  Sie  vereinbarten  eine  Teilung  der  Ge- 

winne ohne  Aktienaustausch.  Einige  Wochen 
später  wurde  auch  die  Berliner  Akt.- Ges. 
für  Anilinfabrikation  in  diese  auf  50 
Jahre  geschlossene  Interessengemeinschaft 
einbezogen,  auf  Grund  welcher  die  beiden 
ersten  Gesellschaften  je  43  %,  die  letztere 
14  %  des  zusammengeworfenen  Gewinnes  er- 

halten sollten. 
Im  selben  Jahr  kam  noch  eine  bedeutende 

Interessengemeinschaft  zwischen  der  Gel- 
senkir  ebener  Berg  wer  ksgese  lisch  af  t 
und  dem  Aachener  Hüttenverein  Rote 
Erde  sowie  dem  Schalker  Gruben-  und 
Hütten  verein  zustande.  Erstere  sollte 
73,5  Teile,  die  beiden  letzteren  31  und  25,6 
Teile  des  zusammengeworfenen  Reingewinns 
erhalten.  Da  aber  gleichzeitig  die  Gelsen- 
kirchener  Bergwerksgesellschaft  den  Aktio- 

nären tlvv  beiden  anderen  Gesellschaften  den 
Umtausch  von  deren  Aktien  in  solche  der 
Gelsenkirchener  Gesellschaft  anbot,  und 

r  Umtausch  unter  Erhöhung  des  Aktien- 
kapitals am  55  Mill  M.  sich  vollzog,  so  war 

der  Gewinnverteilungsvertrag  ziemlich  Qber- 
l'liissii:.  Die  Interessengemeinschaft  war  ein 
Vorläufer   der   Fusion,   die    1907  erfolgte, 
Später  hat  die  Gelsenkirchener  Bergwerks- 
gesellsohafl  Doch  mit  den  Düsseldorfer  Röh- 
renwerken  und  anderen  Interessengemein- 

schaften abgeschlo  sen, 
In  den   folgenden   Jahren  wurden  die   In- 

meinSOhaften     immer     zahlreicher. 
Bemerkenswert,    weil    zwischen    zwei   gani 

hiedenen   Unternehmungen  abgescnlos- 
sen,  ist   die  1906  zwischen  der  Stettinel 
Schamottefabrik   venu.   Didier  und  der 
lierli  ii  -A  ii  h  al  tischen       ,M  asoh  i  ne  u  ba  u  - 
AI.  t.-GeB.  ab-  i  :-ieiii- 

'  rrund   war,  dafi  beide    I  ietelli 
■ehalten   beim   Bau   von    1 1         .dien  zu- 

ründeten    auch    ge- meinsam eine  Gasanstalt  mbH. 

und  garantierten  die  von  dieser  au    -   ebene 
enanleihe.     Die  lnt<  ein- 

iber  nach  einigen  Jahren  iriedei 
Eine  Int< 

|ie  beiden  oben 
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genannten  wieder  beteiligt  waren,  führte 
nach  einigen  Jahren  zur  Fusion:  Deutsche 
Maschinenfabrik  Akt.-Ges.  in  Duisburg. 

Auch  im  Bankwesen:  Rheinische  Kredit- 
bank— Pfälzische  Bank,  in  der  Eisenindustrie, 

besonders  für  Draht,  Feldbahnen  u.  a.,  in 
der  Spiritusindustrie,  im  Brauerei-  u.  a. 
Gewerben  kam  es  in  den  folgenden  Jahren 
zu   mehrfachen   Interessengemeinschaften. 

3.  Entwicklung  seit  dem  Weltkriege. 
Besondere  Bedeutung  erlangte  die  Weiter- 

bildung der  beiden  großen  Interessen- 
gemeinschaften in  der  chemischen  Industrie 

im  Weltkriege.  Nachdem  die  Gruppe  Höchst  - 
Cassella  gemeinsam  das  ganze  Aktienkapital 
der  Kalle  &  Co.  Akt.-Ges.  in  Biebrich  er- 

worben hatte,  kam  es  1916  zu  einer  Zu- 
sammenfassung der  beiden  großen  Inter- 

essengemeinschaften   zu    einer   einzigen. 
Uebrigens  hatte  schon  vorher  die  Badische 

Anilin-  und  Sodafabrik  einen  Kartellvertrag 
mit  Höchst  über  die  Verkaufspreise  für 
künstlichen  Indigo,  und  außerdem  bestanden 
zwischen  den  verschiedenen  Fabriken  zahl- 

reiche Kartelle  für  die  verschiedensten  son- 
stigen Produkte.  Um  aber  nach  dem  Kriege 

den  zu  erwartenden  heftigen  Konkurrenz- 
kampf mit  der  durch  den  Raub  deutscher 

Patente  und  auch  sonst  sehr  erstarkten  che- 
mischen Industrie  des  Auslandes  gemeinsam 

führen  zu  können,  wurde  die  große  neue 
Interessengemeinschaft  geschlossen,  der  auch 
die  namentlich  Vorprodukte  liefernde,  aber 
auch  an  der  Anilinfabrikation  beteiligte 
Chemische  Fabrik  Griesheim-Elek- 
tron  und  die  Chemische  Fabrik  Weiler- 
t  e  r  Meer  Akt.-Ges.  in  TJerdingen  bei- 

traten. Bei  dieser  wiederum  auf  50  Jahre 
abgeschlossenen  Interessengemeinschaft  waren 
die  drei  großen  Werke  mit  je  ca.  25  %, 
Cassella  u.  Co.  mit  ca.  10  %,  die  Berliner  Ge- 

sellschaft mit  etwas  über  8  %  an  den  zu- 
sammengeworfenen Gewinnen  beteiligt.  Be- 

merkenswert ist,  daß  das  Kapital  der  drei 
größten  Gesellschaften  gleich  hoch  gestellt 
wurde,  1921  je  430  Mill.  M.  Die  großen 
Stickstoffwerke  in  Leuna  und  Oppau,  die 
ursprünglich  der  Badischen  Anilin-  und  Soda- 

fabrik allein  gehörten  und  außerordentlich 
große  Kapitalien  erforderten,  sind  an  die 
Gemeinschaft  übergegangen.  Es  ist  dafür 
eine  GmbH,  mit  500  Mill.  M.  Kapital  er- 

richtet worden.  In  diesem  Falle  ist  die  In- 
teressengemeinschaft in  Verbindung  mit  den 

zahlreichen  Preiskartellen,  die  für  die  ver- 
schiedensten Produkte  zwischen  den  Be- 

teiligten (und  anderen  Unternehmungen)  be- 
stehen, ganz  offensichtlich  ein  Ersatz  für 

den  Trust 

Der  großen  chemischen  Interessenge- 
meinschaft an  Bedeutung  und  Kapitalkraft 

der     beteiligten     Unternehmungen     gleich- 

kommend ist  die  1920  unter  Führung  von 
Hugo  Stinnes  unter  dem  Namen  Siemens- 
Khein-Elbe-Schuckert  Union  GmbH. 
zustande  gekommene  Interessengemeinschaft. 
Sie  ist  entstanden  aus  einer  kleineren  Inter- 

essengemeinschaft, die  1919  die  Gelsen- 
kirchener  Bergwerksgesellschaft,  die  ihre 
Erzlager  und  Hochöfen  in  Lothringen  durch 
den  Friedensschluß  verloren  hatte,  mit  der 
Deutsch-Luxemburgischen  Bergwerksgesell- 

schaft abschloß.  Sie  gründete  als  „Spitzen- 
gesellschaft" die  „Rhein-Elbe-Union 

GmbH."  mit  300000  M.  Kapital,  die  tat- 
sächlich die  oberste  Leitung  der  beiden 

Unternehmungen  hat,  bei  der  alle  Sonder- 
interessen ausgeschlossen  sein  sollten.  Ein 

„Gemeinschaftsrat"  stellt  die  Pläne  für  den 
Ausbau  der  beiden  Unternehmungen,  ihre 
finanzielle  Befriedigung,  Vorschriften  über 
Bilanzaufstellung  usw.,  fest.  Diese  In- 

teressengemeinschaft, die  auf  80  Jahre  ab- 
geschlossen ist,  ist  ihrem  Inhalt  nach  die 

weitestgehende  aller  derartigen  großen 
Vereinbarungen.  Sie  bezweckt  ausdrück- 

lich, die  beiden  Unternehmungen,  ob- 
wohl sie  rechtlich  selbständig  bleiben,  ein- 

heitlich zu  verwalten.  In  diese  Interessen- 
gemeinschaft wurde  dann  noch  der  Bochumer 

Verein  für  Bergbau- und  Gußstahlfabrikation 
einbezogen,  nachdem  die  beiden  anderen 
Werke  über  die  Hälfte  seines  Aktienkapitals 
erworben  hatten.  Die  Gewinnverteilung 
wurde  nach  dem  Verhältnis  13:13:7  fest- 

gesetzt, jedoch  dem  Bochumer  Verein  ein 
gewisses  Plus  an  Dividenden  gegenüber  den 
beiden  anderen  Gesellschaften  garantiert. 

Diese  Rhein-Elbe-Union  wurde  nun  von 
Stinnes  durch  Hineinbezug  des  großen  Sie- 
mens-Schuckert-Konzerns  zur  „Siemens- 
Rhein-Elbe-Schuckert  Union  GmbH." 
mit  517 000  M.  Stammkapital  erweitert.  Diese 
Zusammenfassung  eines  großen  monta- 

nistischen, im  wesentlichen  auf  Rohstoffe  und 
Halbfabrikate,  jedenfalls  auf  Eisenindustrie 
sich  beschränkenden  Konzerns  mit  dem 

zweitgrößten  Konzern  der  ausgesprochen- 
sten Verfeinerungsindustrie,  der  Elektro- 

technik, erregte  großes  Aufsehen.  Als 
Hauptgrund  wurde  Sicherstellung  des  Roh- 

stoffbezugs bzw.  des  Absatzes  und  finan- 
zielle Kräftigung  angegeben.  Es  spielten  aber 

auch  persönliche  Momente,  Expansionsdrang, 

Anlage  von  freigewordenen  Kapitalien,  so- wie nicht  zum  mindesten  das  Bestreben  eine 

Rolle,  durch  Zusammenfassen  möglichst  ver- 
schiedener und  in  die  Verfeinerung  hinein- 
reichender Betriebe  eine  Sozialisierung  der 

Montanindustrie  zu  erschweren.  Die  An- 
schauung, hier  ganz  neuartige  und  besonders 

zukunftsreiche  Bildungen  zu  sehen,  den 

„vertikalen  Trust",  halte  ich  für  verfehlt. 
Neuestens  wurde  von  dem  Konzern  noch  die 

Majorität  des  größten  österreichischen  mon- 
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tanistischen    Unternehmens,    die    Oesterr. 
Alpine  Mont  angesellschaft  erworben. 

Von  den  zahlreichen  im  letzten  Jahre  zu- 
stande gekommenen  Interessengemeinschaften 

seien  nur  noch  2  der  bedeutendsten  erwähnt. 
Zunächst  die  der  süddeutschen  Zucker- 

fabriken. Aus  einer  Interessengemein- 
schaft der  beiden  größten,  Frai  kcutiial  und 

Wauhäuscl,  erwuchs  eine  solche,  die  auch  die 
Zuckerfabriken  in  Heilbronn,  Stuttgart  und 
Offstein  einschloß.  Da  die  beiden  letzten 
sieli  die  Zuckerfabriken  in  Groß-Gerau  und 
Groß-Umstadt  durch  Fusion  angliederten, 
sind  alle  süddeutschen  Zuckerfabriken  in 

dieser  Interessengemeinschaft  zusammenge- 
Bchlossen. 

Noch  umfangreicher  ist  eine  Interessen- 
gemeinschaft in  der  Bier-  und  Spiritus- 

industrie.  Unter  den  Spritfabriken,  die  im 
letzten  Jahrzehnt  unter  dem  Einfluß  der 

tuszentrale  meist  außerordentlich  hohe 
Gewinne  erzielten,  schlössen  zuerst  2  der 

größten,  die  Breslauer  Spritfabrik  Akt.- 
Ges.  und  C.  A.  F.  Kahlbaum  Akt. -Ges., 
welche  letztere  sich  vorher  schon  die  Bank 

für  Spiritus-  und  Produktenhandel  ange 
gliedert  hatte,  eine  Interessengemeinschaft, 
wonach  die  zusammengeworfenen  Gewinne 

zu  •/,  an  Breslau,  zu  */0  an  Kahlbaum 
fallen  sollten.  Nach  dem  Uebergang  der 
Spiritusraffinerien  an  das  Branntweinmonopol 
hatten  sich  beide  Firmen  staikan  anderen  Pro- 

duktionszweige", chemische  Industrie.  Hefe- 
fabrikation, Grlasu  dustrie,  Ijind wirtschaft- 

liche Maschinen  beteiligt.  Die  Breslauer 
Spritfabrik  hatte  ihren  Namen  in  Ost- 

wirke Akt.-Ges.  mit  40  MilL  M.  Stamm- 
ui.d  J'<,4(J  Hill  M.  Vorzugsaktien  umge- 
w;n  delt.       i "'  se       b  I  ■  meinschaft 

B  nun  l'»2l  eine  weitere  mit  der  durch 

d  größti  n  di    ■  i  ;  i  d  Brau- It  bei  ß-Patzenhofer  Akt.- 
pital  40  MilL  M.,  d  irärtig 

Prodi  ktion 
liefert.      Die  ...  nleu  in  der    V 

i,  TU  "„  an l<  n,  i  aml 
die  i  Kahlbaum.     Vi  r« 

;    dem 

Kerne    (Sinner, 
Bfirkfortl  Kapi« 

■  i   |  roße  b  - Auch    ist 
hier.  Elbe- ende 

ii;  mit  J 
MiU.  M.  Kapital  untei  dem  N  men  „Inter- 
esaei  haft  für  industrielle   Veraibei- 
tun1.'  landwirtschaftliche!   Er;  u- 

.  — großen  In
t 
 

ten  an- 
der :  ..ililit 

■  hen 

J  Lokomotivfabriken  Henschel  und  Egestorff, 
I  zwischen  der  deutschen  Gold-  und  Silber- 
!  scheideanstalt  und  dem  Mcrton-Konzem 
(Metallbank-Metallgesellschaft)  und  im  Bank- 
wesen  die  Verbindung  zwischen  3  der 

größten  „Provinzbanken":  Allgem.  deutsche 
Kreditanstalt,  Barmer  Bankverein  Hinsberg, 

Bischer  u.  Co.,  Bayrische  Hypotheken-  und 
Wechselbank,  sowie  diejenige  zwischen  der 
Darmstädter  Bank  und  der  Nationalbank 
für  Deutschland. 

4.  Beurteilung.  Aus  unseren  Bei- 
spielen ergibt  sich  schon,  daß  man  wohl 

Interessengemeinschaften  zwischen  gleich- 
artigen und  zwischen  verschieden- 

artigen Unternehmungen  unterscheiden 
kann,  daß  aber  der  beliebte  Vergleich 
von  horizontaler  und  vertikaler 
Zusammenfassung  nicht  immer  zutrifft,  da 

die  ■  Interessengemeinschaften  zwischen  ver- 
schiedenartigen Unternehmungen  nicht  im- 

mer selbst  aufeinander  angewiesene,  nach- 
einander folgende  Produkt ionsstadien  sein 

müssen  (Bier-Sprit;  Gasanstaltsbau  usw.). 
Daher  ist  auch  der  Grund  der  Literessen- 

gemeinschaften keineswegs  immer  der  Aus- 
schluß von  Konkurrenz  oder  die  Stärkung 

im  Konkurrenzkampfe  wie  bei  den  kom- 
binierten Unternehmungen,  sondern  gerade 

gegenwärtig  auf  Grund  der  gewaltigen  Um- 
stellungen nach  der  Kriegswirtschaft  und  den 

Folgen  des  Friedensvertrages  handelt  es  sich 
häufig  darum,  ein  neues  Tätigkeitsfeld  zu 
suchen,  vorhandene  Betriebseinrichtungen  in 
anderer  Weise  als  bisher  zu  verwenden,  frei- 

gewordenen Kapitalien  Anlage  zu  verschaffen. 
Dazu  kommen  in  jedem  einzelnen  Falle  ver- 
Bchiedene  produktionstechnische  und  ab- satzt echnisehe  Vorteile,  die  man  mit  der 
Interessengemeinschaft  erreichen  will  und 
auf  die  hier  nicht  naher  eingegangen  werden 
kann,  ferner,  wie  schon  erwähnt,  stark  per- 

sönliche und  gesellschaftliche,  auch  poli- 
tische Gründe. 

Ein  Urteil  aber  die  Bewährung  der  ln- 
engemeinschaften  kann  mit  Sicherheit 

noch  nieli!  n  werden.    Die  liishe; 

Erfahrungen   sind   nicht    besonders   günstig 
und  berechtigen  nicht  zu  der  Erwartung,  daß 

Vereinbarungen  so  lange  Best  ai  d  haben 
weiden,    als    ihre     Dauer    meisl     vereinbart 

woidenist.  Die  Form  ist  zu  schwerfällig,  durch 
die   1  1    Kontrolle  und  gemeinsame 
I         U  zen  auch   l.n  :    pielig,     i<    I  1    >  liweit   die 
Bilanzaufstellung  und  namentlich  auch,  wai 

im  da  Kapitalistenpublikum. dieWirtschafl  - 
und  Steuerpolitik  ins  Gewicht  fällt,  die  Bi- 
lanzklarhi  it  Die  Ri  ibui  •  fläcber  zwischen 
den  zusammengefaßten,  aber  elbetändig 
1  li  ibenden  Unternehmui  br  |  roß. 
Jm  allgi  meii  1  n,  kai  n  mal 
di.-    1  'hau   zu]    1;.  teili| 

wie  da    KarteD  zum  'in.  •      !;•  •  iligui 
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zwar  die  kapitalistischere,  finanzielle  Form 
des  Zusammenschlusses,  aber  weniger  kom- 

pliziert und  schafft  einfachere  Verhältnisse. 
Daher  wird  sie  in  Amerika  ebenso  der  kom- 

plizierten Interessengemeinschaft  vorgezogen, 
wie  der  Trust  dem  Kartell  vorgezogen  wird. 
Die  Interessengemeinschaft  übertrifft  das 
Kartell  noch  an  Schwierigkeit  der  Organi- 

sation, weil  die  Selbständigkeit  der  Unter- 
nehmungen noch  viel  mehr  beschränkt  wird. 

Sie  ist  daher  überhaupt  nur  zwischen  einer 
beschränkten  Zahl  von  Unternehmungen  mög- 

lich. In  solchen  Fällen  mögen  sie  sich  behaup- 
ten, aber  im  allgemeinen  glaube  ich,  daß  die 

Interessengemeinschaften  viel  mehr  durch 
ein  System  von  effektenkapitalistischcn  Be- 

teiligungen verdrängt  werden,  als  die  Trusts 
die  Kartelle  verdrängen  werden.  Die  gegen- 

wärtige Epoche  der  Interessengemeinschaften 
scheint  mir  mehr  ein  Symptom  des  allge- 

meinen Uebergangszustandes  der  deutschen 
Volkswirtschaft  zu  sein. 

Literatur:  U.  Marquardt,  Die  Interessengemein- 
schaften, Berlin  1910.  /«'.  TAefmann,  Kar- 

telle   i'iul     Trusts    und    die    Weiterbildung    der 
wdkxwirtxrhiißlichen  Organisation,  ',■  Aufl., 
Stuttgart  1920.  —  Derselbe,  Beteiligungs-  >tn<l 
¥inanaierum.gsgesellschaften,  8.  Aufl.,  Jena   19  l. 

II.    Lief  mann. 

Enternationale. 
1.  Zur  Vorgeschichte  der  Internationale. 

2.  Die  1.  Internationale.  3.  Die  2.  Internationale. 
4.  Die  Internationale  im  Weltkriege.  5.  Die 
Internationale  nach  dem  Kriege.  6.  Der  Bol- 

schewismus und  die  3.  Internationale.  7.  Die 
Internationale  2  y2. 

1.  Zur  Vorgeschichte  der  Internatio- 
nale. Der  Gedanke  einer  Solidarität  der 

demokratischen  und  Arbeil erinteressen  in 
den  verschiedenen  Staaten  über  die  natio- 

nalen Grenzen  hinweg  war  bereits  geraume 

Zeit,  bevor  Marx'  Kommunistisches  Manifest 
den  später  weltberühmt  gewordenen  Ruf 

„Proletarier  aller  Länder  vereinigt  Euch" 
erhob,  in  der  englischen  Chartistenbewegung 
der  30er  und  40er  Jahre  lebendig  geworden. 
Blätter  wie  Poor  Mans'  Guardian  und  Nor- 

thern Star  verfolgten  unter  diesem  Gesichts- 
punkte die  europäische  Politik.  Auch  die 

Anwesenheit  politischer  Flüchtlinge  in  Eng- 
land förderte  solche  Tendenzen.  Der  im 

Jahre  1845  gegründete  Verein  der  Fraternal 
Democrates,  welcher  die  Durchsetzung  der 
Volkscharte  in  allen  europäischen  Staaten 
als    sein    Ziel    bezeichnete,    weist    in    eini- 

gen Beziehungen  schon  auf  die  spätere 
Internationale  hin.  Die  programmati- 

schen Erklärungen  und  Reden  der  Giün- 
der  riefen  zum  Kampfe  auf  wider  die 
Gesamtheit  der  bestehenden  Zustände,  die 
das  Volk  der  Ausbeutung  durch  eine 
privilegierte  Minderheit  überlieferten.  Der 
Verein,  der  das  Motto:  „alle  Menschen  sind 

Brüder"  führte,  entfaltete  1846/47  eine 
rührige  Agitation  und  plante  auch  die  Ein- 

berufung eines  internationalen  Kongresses 
der  Demokratie  am  Jahrestage  der  belgischen 
Revolution  in  Brüssel.  Seine  Leiter  hatten 
Fühlung  mit  dem  Arbeiterbildungsverein, 
dem  der  kommunistische  Bund  der  Ge- 

rechten, auf  dessen  Aufforderung  Marx  und 
Engels  ihr  Manifest  entwarfen,  eingegliedert 
war.  Dem  Aufstieg  folgte  indes  ein  rasches 
Ende;  der  Verein  überlebte  den  Zusammen- 

bruch der  chartistischen  Bewegung  i.  J. 
1848  nicht, 

Die  Idee  eines  internationalen  Zusammen- 
wirkens wurde  dann  in  den  50er  Jahren  von 

dem  englischen,  damalskosmopolitisch  radikal 
gefärbten  Liberalismus  aufgenommen.  Ein- 

drucksvolle Protest  Versammlungen,  die  sich 
mit  der  internationalen  Politik  beschäftigten 
und  namentlich  für  Polen  Partei  ergriffen, 
fanden  vielfach  statt. 

2.  Die  1.  Internationale J).  So  war 
der  Boden  vorbereitet,  als  1862  zur  Zeit  der 
Londoner  Weltausstellung  eine  Deputation 
französischer  Arbeiter  nach  London  kam. 

Ein  Fest  der  „internationalen  Verbrüderung" 
wurde  gefeiert.  Nähere  Verbindungen 
knüpften  sich  an.  Ein  in  einem  Polenmeeting 

gewählter  Ausschuß,  dem  englische  Gewerk- 
schaftler angehörten,  erließ  einen  begeistert 

aufgenommenen  Aufruf  an  die  Pariser  Ar- 
beifer. Diese  entsandten  eine  neue 

Delegation.  Am  28.  September  1864  tagte 
in  Martinshall  zu  London  die  große  Arbeiter- 

versammlung, in  der  nach  sozialistischen 
Reden  ein  Komitee  mit  dem  Auftrage  ge- 

wählt wurde,  Programm  und  Statuten  zur 

Gründung  einer  internationalen  Arbeiter- 
assoziation zu  entwerfen.  Die  Vertreter  der 

englischen  Gewerkvereine  hatten  darin  die 

Majorität;  neben  ihnen  saßen  einige  Fran- 
zosen, Italiener,  Schweizer,  Polen  und  die 

deutschen  Kommunisten  Marx  und  Eccarius. 

Marx  —  bereits  seit  einiger  Zeit  hinter  den 
Kulissen  für  die  Sache  eifrig  tätig  —  legte 

dem  Komitee  eine  sog.  „Inauguraladresse" und  einen  Statutenentwurf  vor,  die  allseitige 
Zustimmung  fanden.  Die  Inauguraladresse, 
die  das  einführende  Programm  repräsentiert, 

*)  In  diesem  und  teilweise  auch  in  dem  näch- 
sten Abschnitt  sind  Ausführungen  aus  dem  Art. 

„Sozialdemokratie"  von  Georg  Adler  und 
Gustav  Mayer  aus  der  3.  Auflage  des  Hdw.  d.  St. 
wörtlich  übernommen. 
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gipfelt  in  dem  Satze:  daß,  um  das  Kapital 
dem  Proletariat  zur  Disposition  zu  stellen, 
vorlier  die  politische  Macht  durch  die  ver- 

bündeten Arbeiterheere  aller  Lander  erobert 
werden  müsse;  darum  sei  die  Begründung 

einer  ..internationalen  Arbeiterassoziation" 
notwendig]  und  in  diesem  Sinne  gibt  die 
Adresse  wie  das  Kommunistische  Manifest 

zum  Schluß  das  Losungswort  aus:  ..Prole- 

tarier aller  Lander,  vereinigt  Euch!"  Den- 
selben ('.eist  atmen  die  Statuten  des  Bundes. 

l>ic  wirtschalt  liehe  Abhängigkeit  der  Ar- 

i  vom  Kapitalisten  •-  heil.it  es  hier  — '• isl  di     i  dir  Knechtschaft;  demnach 
Proletariats  die  Erringung 

der    ■  sehen    Emanzipation    Bein; 
und  wie  die  Wirtschaftsform  aller  Länder 

die  gleiche  Sklaverei  dei   Massen  bedeutet, 
ii ß  die   ökonomische   Befreiung   auch 

nui  internationalem  Wege  durch  Zusammen- 
wirken aller  unterdrückten  Elemente  erfolgen. 

•n  Zwecke  soll  die  eigenartige  Organi- 
sation des  Bundes  dienen.     Als  oberste  In- 
fungierl    der   jährlich    stattfindende 

reß  von  Abgeordneten  der  zugehören- 
i.       vereine:   er   faßt    die   entscheidenden 

hlüsse,  i-r  '.ilit   die  leitenden  Prinzipien 
ie  ganze  Bewegung  und  er  ernennt  die 

Vorstandes  der   Internatio- 

.  „Generalrats",  der  die  Exe- 
kuti\  repräsentiert.     Der  Gc- 
neralral   korrespondiert    über  alle   sozialen 
und   politischen    Fragen  jedes   Landes   mit 

einzelnen    Vereinen   und   erteilt   ihnen 
■  d  Direktiven,     1  (er  Sitz  des 

1 1  de8mal  durch   den    Kon- 
immt   weiden  sollte,  \<\  tatsächlich 

.   . haupt  noch  Lehen  merken  ließ. 
BU]  des  im  einzelnen  waren 

nicht  klar  und  anzweideutig 
auch  nicht  gut  möglich, 

dene  Ideale  im 

|  hl  eil 
verfolgten  I    Die 
blickten  in  dem 

■  ihren  eigentlichen 
n  •  Ai  i"  h  i  edin- 

.  au    der 

I  zu  heben 

i  h  in  die 
zu  habt  n,  um 

Mitti 

I : 

izen. 

■ 

ihren  weiten  Fittichen  in  den  ersten  Jahren 

Leute  aller  möglichen  sozialpolitischen  Spiel- 
arten bargen :  deutsche  Sozialdemokraten 

und  englische  Gewerkvcreinler,  friedfertige 

Proudhonisten  und  „blanquistische"  Terro- 
risten, Anarchisten  der  schärfsten  Tonart 

und  liberale  oder  kathedersozialistische  Phi- 

lantropen.  Aber  eine  so  buntscheckige  Ge- 
sellschaft konnte  nicht  auf  die  Dauer  zu- 

sammengehalten werden,  als  die  marxistische 
Auffassung  auf  den  alljährlichen  Kongressen 
(1866  Genf,  1867  Lausanne,  1868  Brüssel, 
1869  Basel)  immer  offensichtlicher  die  allei- 

Herrschaft  erstrebte.  Schon  1868 

gründete  der  Kusse  Bakunin  die  Alliance 
internationale  de  ia  dömoeratie  sociale,  die 

gegenüber  dem  ökonomischen  Evolutionis- 
mus eines  Marx  an  dem  primitiven  poli- 

tischen Revolutionarismus  festhielt.  Ver- 
hängnisvoll gestaltete  sich  das  Schicksal  der 

„Internationale"  jedoch  erst,  als  sie  für  die 
Pariser  Kommune  Partei  ergriff  (1871).  Da 

erfolgte  binnen  Jahr  und  Tag  ein  Massen- 
austritt  von  Tradcs-Unioniston  und  verwand- 

ten Elementen,  darunter  selbst  von  Männern, 
die  sich  bis  dahin  an  der  Leitung  des  Bundes 
hervorragend  beteiligt  hatten.  Damit  war 
für  England  das  Geschick  der  Gesellschaft 

gelt,  in  'Frankreich  starb  sie  gleich- falls ab,  als  1872  ein  gegen  sie  gerichtetes 
spezielles  Geselz  die  Beteiligung  an  jeder 
internationalen  Verbindung  gegen  das  Eigen- 

tum unter  strenge  Strafe  gestellt  hatte.  Am 
schlimmsten  aber  ging  es  in  den  romanischen 
Ländern  zu,  wo  die  Anarchisten  unter 

Führung  Bakunina  in  den  Sektionen  der 
Internationalen  die  Leitung  an  sich  gerissen 
hatten.  Zwar  erreichte  Marx  noch  die  Aus- 

stoßung Bakunins  und  seiner  Helfershelfer 
aus  dir  Internationale  —  aber  die  italie- 

nischen, spanischen,  belgischen  und  juras- sischen Sektionen  erklärten  nunmehr  sofort 
ihren  Austritt  aus  dem  Bunde.  Damit  war 
die  Internationale  tatsächlich  desorganisiert, 
und   so  entschloß  sich   Marx,  der  sich    über 
die  waluc  Sachlage  kleiner  Täuschung  hü 
der    Internationale,    deren     Rück 
broohen  war,  Belber  das  Grab  zu  Behäufeln. 
Aus    diesem    Grunde    setzte    er    es    auf    dem 

iISTl'i    durch,    daß    der 

Generalrat   nach  New  Jfork  verlegt  wurde, 
.  bei  der  Bedeutung  der  Bundeszentrale, 

t  atsächlich  der  Au  flu  uni  gleichkam.   Durch 
Be  ßhluß    \.    15./IL     1876    haben    dann    <iic 
letzten  Getreuen  der  Internationale  in  Ame- 

rika   deren     ,\      i  auofa     foi  niell     aus 

hi  ii. 
Die  geschichtliche  Bedeutung  der  Inter- 

nationale!    Arbeiterai  oziation    dar!    i  ioht 
unterschätzt  weiden:  /.um  eilten  Mal  I 
die    A  •  iedl  1  eil    J. 
mite  er  in  FO  einen  für 

Zukunft  fruchtbaren  Meii 
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über  die  verschiedenen  Möglichkeiten  sozial- 
demokratischer Politik  erzeugt  und  die  Ideen 

von  Marx  überall  hin  getragen.  Und  in  zahl- 
reichen Ländern,  besonders  in  den  roma- 
nischen, erwuchsen  die  nationalen  sozial- 

demokratischen Parteien  direkt  aus  den 
Sektionen  der  Internationalen  Arbeiterasso- 
ziation! 

3.  Die  2.  Internationale.  Daß  das  Vor- 
handensein der  Internationalen  Arbeiter- 

assoziation das  Bestehen  starker  nationaler 
sozialdemokratischer  Parteien  nicht  über- 

flüssig machte,  hatte  schon  in  den  sechziger 
Jahren  von  Schweitzer  scharf  betont,  der 
Präsident  der  einzigen  fest  organisierten 
sozialdemokratischen  Partei,  die  damals  in 
irgendeinem  europäischen  Lande  existierte. 
Später  begriffen  dann  auch  Bebel  und  Lieb- 

knecht, als  sie  selbst  an  der  Spitze  einer 
sozialdemokratischen  Partei  standen,  daß 
erst  nationaleParteiorganisationen  vorhanden 
sein  müßten,  bevor  an  einen  wirkungs- 

vollen internationalen  Zusammenschluß 
gedacht  werden  dürfte,  und  sie  hatten  ihren 
Standpunkt  gelegentlich  gegen  Marx  und 
Engels  zu  verleidigen.  Der  Gang  der  Ent- 

wicklung bewies  die  Richtigkeit  einer  solchen 
Auffassung.  In  der  Zwischenzeit  zwischen 
dem  Erlöschen  der  ersten  und  dem  Ent- 

stehen der  zweiten  Internationale  i.  J.  1889 
vollzog  sich  in  den  meisten  Kultur-  und  Halb- 

kulturländern die  Errichtung  gefestigter 
autochthoner  sozialdemokratischer  Parteien, 
denen  die  Aehnlichkeit  der  kapitalistischen 
Entwicklung  und  der  Siegeszug  des  Marxis- 

mus eine  gewisse  Einheitlichkeit  des  Ideenge- 
haltes verliehen.  Die  internationale  Solidari- 

tät des  Proletariats  fand  ihren  sichtbarsten 
Ausdruck  in  den  internationalen  Sozia- 

listenkongressen (1889Paris,  1891  Brüssel, 
1893  Zürich,  1896  London,  1900  Paris,  1904 
Amsterdam,  1907  Stuttgart,  1910  Kopen- 

hagen), die  von  den  Parteien  der  verschie- 
denen Länder  durch  Delegierte  beschickt 

wurden  und  auf  denen,  besonders  über  Fragen 
der  Taktik,  Beschlüsse  zustande  gekommen 
sind,  die  für  die  Parteien  der  einzelnen 
Länder  bindend  wurden.  Auf  dem  Brüsseler 
Kongreß  erfolgte  Ausschließung  der  An- 

archisten, weil  diese  weder  auf  dem  Stand- 
punkt der  Organisierung  der  Arbeiter  noch 

auf  dem  des  gesetzgeberischen  Eingreifens 
des  Staats  zugunsten  der  Arbeiterklasse  sich 
befänden.  Zum  Pariser  Kongreß  (1900) 
wurden  deshalb  nur  noch  die  Vertreter  solcher 
Gruppen  geladen,  „welche  die  Umwandlung 
der  kapitalistischen  Eigentums-  und  Pro- 

duktionsordnung anstreben  und  die  Teil- 
nahme an  der  Gesetzgebung  und  die  parla- 

mentarische Tätigkeit  als  ein  notwendiges 
Mittel  zur  Erreichung  dieses  Zweckes  an- 

sehen", sowie  alle  gewerkschaftlichen  Orga- 
nisationen, die  trotz  ihrer  Nichtbeteiligung 

am  politischen  Kampfe  „doch  die  Not- 
wendigkeit politischer  und  parlamentarischer 

Tätigkeit  anerkennen".  Hier  in  Paris  er- 
folgte 1900  auch  die  Begründung  desjnter- 

natJLonalen  sozialistischen  Bureaus, 
das  seinen  Sitz  in  Brüssel  erhielt  und  das  aus 

einem  bis'  drei  Vertretern  der  Parteien  der einzelnen  Länder  bestand.  Dieses  Bureau 
bildete,  wenn  es  zusammentrat,  sozusagen 
den  Bundesrat  der  neuen  Internationale. 
Dasselbe  veröffentlichte  seit  1910  ein  peri- 

odisches „Bulletin",  das  auch  außerhalb 
der  Kongresse  die  Beziehungen  zwischen 
den  verschiedenen  Organisationen  aufrecht- 

erhielt, es  diente  als  Informationsstelle  und 
als  Einigungsamt,  gab  für  die  Politik  der 
Parteien  in  den  einzelnen  Ländern  gelegene 
licheAnregungen,  unterhielt  ein  sozialistisches 
Archiv  und  eine  Bibliothek.  Seit  1904  bestand 
auch  eine  interparlamentarische  sozial- 

demokratische Kommission,  die  ein- 
heitliche Aktionen  in  den  verschiedenen 

Parlamenten  ermöglichen  sollte.  War  die 
Internationale  Arbeiterassoziation 
eine  Propagandagesellschaft,  die  eine 
sozialdemokratische  Bewegung  im  wesent- 

lichen erst  schaffen  wollte,  und  glichen 
ihre  Kongresse  Diskutierklubs,  in  denen  ohne 
viel  Verbindlichkeit  für  andere  über  theo- 

retische Prinzipienfragen  gestritten  wurde,  so 
setzte  sich  die  zweite  Internationale  aus 
großen  und  machtvollen  politischen 
oder  gewerkschaftlichen  Organisatio- 

nen zusammen;  ihre  jeweiligen  Zusammen- 
künfte ähnelten,  von  Kongreß  zu  Kongreß 

mehr,  einem  wirklichen  Weltparlament  des 
Proletariats.  Hinter  den  Delegierten,  die  in 
Genf,  Lausanne,  Brüssel  und  Basel  tagten, 
standen  einige  hundert,  hinter  denen,  die 
sich  in  Amsterdam,  Stuttgart  und  Kopen- 

hagen zusammenfanden,  mehrere  Millionen 
von  Arbeitern! 

Die  Verschiedenheiten  des  Entwicklungs- 
standes der  sozialistischen  Arbeiterbewegung 

wie  die  der  politischen  und  sozialen  Verhält- 
nisse setzte  dem  Umkreis,  in  welchem  sich 

die  Beschlüsse  und  Direktiven  solcher  inter- 
nationalen Kongresse  bewegen  konnten  von 

vornherein  gewisse  Grenzen,  die  auch  im 
allgemeinen  wohl  beachtet  wurden.  Die  auf 
dem  ersten  Pariser  Kongreß  beschlossene 
Festsetzung  des  ersten  Mai  als  des  Welt- 

feiertags des  Proletariats,  die  dem  nicht 
genügend  Rechnung  getragen  hatte,  führte 
in  der  Folge  zu  mancherlei  Schwierigkeiten 
und  Verwicklungen.  Eine  einheitlich  gleich- 

mäßige Durchführung  der  Arbeitsruhe  auch 
in  den  vorgeschrittenen  Kulturstaaten  ließ 
sich  nicht  erzielen.  Die  finanziellen  Lasten, 
die  den  deutschen  Gewerkschaften  im 

Kampfe  mit  den  Unternehmern  um  den 
ersten  Mai  erwuchsen,  standen  nach  dem 
Urteile  der  Beteiligten  vielfach  in  keinem 



476 Internationale. 

Verhältnis   zur   Bedeutung   und   zum   Um- 
fance  der  Demonstration. 

Einen  Hauptgegenstand  der  Debatten 
bildeten  naturgemäß  die  Verhältnisse  der 
internationalen  Politik,  das  Eintreten  für 
eine  entschlossene  Friedenspolitik  und  der 
Piotest  gegen  nationalistischen  Chauvinismus 
und  Militarismus.  Eine  Demokratisierung  der 
militärischen  Organisation  in  Form  eines 
Milizsystems,  das  zugleich  Garantien  gegen 
jede  Art  von  Eroberung-  und  Angrins- 

kriegen biete,  wurde  gefordert.  Aber  alle 
Anträge,  den  eventuellen  Ausbruch  eines 
Krieges  mit  einem  allgemeinen  Generalstreik 
und  Boykott  zu  begegnen,  wurden  (so  auf 
dem  rter    Kongreß    von    1907,   wo 
II.  !\v.  di  r  damalige  radikale  Antimilitarist, 
diesen  Standpunkt  vertrat),  als  utopistisch 

leimt.     Recht   and  Pflicht  der  Vater- 
landsverteidigung winde  unter  anderem  mit 

besonderem  Nachdruck  von  Bebel  vertreten. 
Die  internationale  Konferenz  der  sozialisti- 

Parteien,  die  1912  in  Basel  stattfand 
—  die  letzte  vor  dem  'Weltkrieg  —  veran- staltete im  Hinblick  auf  die  schon  damals 
durch  die  Balkankriege  drohend  zugespitzte 
l.    .  die  1 1  uiI  ml  gewordene  große  Friedens- 

stration  im  Basler  Dom. 
4.    Die    Internationale    im   Weltkrieg. 

i'er  bei  Beginn  des  "Weltkriegs 1    die   Internationale   zusammen.      Die 
Stisi  1  B  Partei  halte  in  ihrer 

Presse,  ■  en  m  d  der  Straßen - 
demonstration    der    Berliner    Arbeiterschaft 

An{  enblicke  mit  aller  Ent- 
!       ge  treibende 

I;  politik      \'(  rwahrung     eingelegt. 
■  mül  ig  bewilligten  die  sozia- 

m   1.  August  1914, 
1  •  heil  unabwendbar 

v,   r,  rderten    Kriegskredite.      Die 
wie  die  ganze  Volks- 

Itimmung  um.  druck,  daß  bei  allen 
von  1  Politik  gemachten    ver- 

l)<  n   !••■!  hm    d  e   Gegei  seite  den 
IM     anfl    durch    die 

Vor  all«  m  abi  1,  wie 
ttiei 

ihren 

Willen,  in  den 
Kl       'ii    der 

l  .  utsch- 
1      ■  .  ■  ■ 

lief,  rn  w,  di  vi  |  ewärtigen 

I; 
röhrenden 

I  v.  ar  im  Pl 

irurfer)  1  b<  \  wurde, 

an  den  Prinzipien  des  Internationalismus  be- 
gangen. Auch  die  von  der  deutschen  Sozial- demokratie wieder  und  wieder  eihobene 

Forderung  eines  Verständigungsfriedens  ohne 
Annexionen  und  Kriegsentschädigungen 
machte  demgegenüber  keinen  Eindruck.  Mit 
um  so  größerer  Sympathie  wurde  das  Vor- 

gehen der  Unabhängigen  begrüßt,  die  nach 
der  Spaltung  der  Partei  die  weiteren  Kre- 

dite verweigerten. 
International-sozialistische  Konferenzen, 

an  denen  die  deutschen  und  französischen 
Mehrheitsparteien  nicht  beteiligt  waren, 
tralen  1915  in  Zimmerwalde  und  1916  in 
Kiental  zusammen.  Der  Versuch,  einen 
Kongreß  von  Vertretern  der  sozialistischen 
Gesamt  parteien  der  kriegführenden  und  neu- 

tralen Länder  1917  in  Stockholm  zustande 
zu  bringen,  verlief  am  Ende  resultatlos. 

5.  Die  Internationale  nach  dem  Kriege. 
Die  ersten  internationalen  sozialistischen 
Konferenzen  nach  Beendigung  des  Krieges 
tagten  1919  in  Bern  und  in  Luzern.   Aber  die 

j  Bemühungen,  die  Glieder  der  alten  Inter- 
nationale zusammenzuhalten,  waren  ver- 

geblich. Die  deutschen  Unabhängigen  hatten 
Bchon  vor  Luzern  die  Erklärung  abgegeben, 
daß  sie  sich  an  einer  neuen  Internationale, 
'wenn  diese   nicht   die  deutschen  Mehrheits- 
1  Sozialisten  ausschließe,  nicht  beteiligen  wür- den. Und  ebenso  stand  die  französische 

Opposition. Die  der  alten  Internationale  treu  ge- 
bliebenen Parteien  beschickten  im  nächsten 

|  Jahre  1920  den  Kongreß  in  Genf.  Die 
englische  Delegation  vertrat  dort  den  Stand- 
pui  kl,  (lab  von  einer  Debatte  und  Beschluß- 
Fassung  aber  die  Frage  der  Schuld  am  Welt- 

kriege lind  aber  das  Verhalten  der  deutsi  Den 
Partei  zur  Kriegszeit  Abstand  zu  nehmen  sei. 
Von  französischer  Seite  wurde  dieser  Vor- 

schlag abgelehnt  und,  unter  Zustimmung  der 
Deutschen,  die  ihren  Standpunkt  in  einer 
Denkschrift  zur  Frage  der  Verantwortung 
im  Weltkrieg  dargelegt  hatten,  eine  Kom- 

mission eingesetzt.  Die  von  dieser  vorge- 
schlagene i'i  d  angenommi  1  e  \u  jolut  ton  er- 

klärte: Der  Kongreß  entnimmt  der  Denk- 
ft,  di  i<  die  deul  ihr  Sozialdemokratie 

,bedai  ert,  im  Kriei  e  den  Ki  Dipl 
Militarismus  und  Imperialismus  nicht  mit 

■  ii  l  ei  d<  m  Erfolj  e  geführt  zu  haben,  eoi 
allem  hinsichtlich  der  Leitung  der  auswärtigen 
Politik,  die  der  Kontrolle  dei  Voll  Bvertretung 

;  er  nimmt    Kerni  Dil    VOB  der 

h.M.'  di  1  1  1 1  en  V<  i I reten  im  .\i   - 
e,  ii.-  ß  i'    für  seine  Partei  eine  1 

Im  1 1  ii  ■  i  ,  1 .   Frage  nicht   011  hr  1 1  ben  darf; 
daß  1  rliche  Deutschland  mil  seil  1  m 

i      ich  ein  Verbrechen 

Völkern  1.1  ei  dafl 
1 1   !;•  1 1  1 1  1  dii   \  ■  1  pflii  hi ung  zur 

\\  .  \ nii  1  baltlich  ai  H 1.. 
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Wenn  auch  der  imperialistische  Kapitalismus 
Grund,  Ursache  und  Bedingung  des  Krieges 
gewesen,  habe  „die  mit  Kopflosigkeit  gepaarte 
Gewissenlosigkeit  der  jetzt  gestürzten  deut- 

schen und  österreichischen  Machthaber  den 

hauptsächlichen,  wenn  auch  nicht  ausschließ- 
lichen Anlaß"  zum  Ausbruche  der  Kata- 
strophe gegeben.  Ein  weiterer  Beschluß  über 

den  Versailler  Frieden,  der  die  Welt  „in 
einem  Zustand  der  Unsicherheit  und  Zer- 

rissenheit" lasse,  verlangt  die  Umbildung  des 
Völkerbundes  in  einen  inl ernationalen  demo- 

kratischen Organismus,  der  über  Mittel  ver- 
fügt, durch  „Schaffung  einer  internationalen 

Polizei  die  allgemeine  Entwaffnung  aller 
Völker  zu  Lande  und  zu  Meere  durchzu- 

führen". Ebenso  wird  die  sofortige  Zulassung 
der  beiden  Zentralmächte  zum  Völkerbunde 

verlangt.  Einige  Monate  nach  der  Tagung 
wurde  das  schon  von  früheren  sozialistischen 

Konferenzen  verlangte  inl  ernationale  Arbeits- 
amt in  Bern,  dem  48  Staaten  angeschlossen 

sind,  auf  Grund  des  Versailler  Friedens  er- 
öffnet. 

6.  Der  Bolschewismus  und  die  3.  Inter- 
nationale. Der  in  der  russischen  Revolution 

ans  Ruder  gelangte  Bolschewismus,  der  bei 
all  seiner  fundamentalen  Gegensätzlichkeit 
zur  allgemeinen  entwicklungsgeschichtlichen 
Denkart  des  Marxismus  sich  in  seiner  inneren 
Politik  als  Hüter  und  Vollstrecker  Marxscher 

Traditionen  aufspielte  und  alle  Anders- 
denkenden als  Verräter  an  der  proletarischen 

Sache  denunzierte,  befolgte  die  gleiche 
Taktik  auch  gegenüber  den  europäischen 
Arbeiterparteien.  Im  März  1919  trat  in 
Moskau  der  erste  internationale  kommu- 

nistische Kongreß  zusammen.  In  seinen 
Richtlinien  und  Resolutionen  wird  mit  der- 

selben Entschiedenheit  wie  die  Vorbereitung 
zur  bewaffneten  Erhebung  und  zur  Diktatur 
des  Proletariats  in  allen  Ländern  der  Kampf 
gegen  die  sozialistische  Rechte  und  das 

sozialistische  Zentrum  (dem  auch  die  unab- 
hängigen deutschen  Sozialisten  angehören) 

verlangt.  Ueberall  im  Schöße  dieser  ver- 
fehmten  Parteien  und  Gewerkschaften  sollen 

„Zellen"  zur  Propaganda  des  Kommunismus 
gegründet  und  auf  Spaltung  hingearbeitet 
werden.  Mit  der  legalen  ist  wo  nötig  illegale 
Propaganda  zu  verbinden,  die  Streik- 

bewegung nach  Möglichkeit  zu  schüren. 
Ein  zweiter  internationaler  kommunisti- 

scher Kongreß  in  Moskau  1920,  der  diese 
Erklärungen  ergänzte  und  verschärfte,  be- 

schloß Statuten  dieser  Internationale  3  im 
Sinne  extremster  Zentralisation.  Der  jährlich 
zusammentretende  kommunistische  Welt- 

kongreß bildet  die  höchste  Instanz  des  Bundes. 
Er  wählt  das  ihm  verantwortliche  Exekutiv- 

komitee, dasfür  alledem  Bunde  angehörenden 
Organisationen  bindende  Richtlinien  gibt, 
Disziplinwidrigkeiten     mit     Ausschluß    be- 

strafen darf.  Die  Anschluß  suchenden  Orga- 
nisationen haben  mit  allen  in  ihrem  Schöße 

etwa  noch  vorhandenen  Vertretern  „oppor- 
tunistischer Richtungen  wie  des  offenen 

Sozialpatriotismus  und  der  Heuchelei  des 

Sozialpazifismus",  radikal  aufzuräumen. 
7.  Die  Internationale  2%.  Eine  dritte 

internationale  sozialistische  Arbeiterorgani- 
sation, die  sogenannte  Internationale  2%, 

der  die  deutsch-österreichischen  Sozialdemo- 
kraten, die  deutschen  Unabhängigen,  die 

französische  sozialistische  Partei,  die  eng- 
lische independent  labour  party,  die  schweize- 

rische und  die  deutsch-tschechische  Partei 
angehören,  konstituierte  sich  im  Herbst  1920 
in  Wien.  Sie  will  nach  den  Erklärungen  von 
Friedrich  Adler  unter  Abweisung  „oppor- 

tunistischen Reformismus  und  der  Mos- 

kauer Zwangsherrschaft"  eine  den  ange- 
schlossenen Gruppen  in  weitem  Umfang«» 

Autonomie  gestattende  Arbeitsgemeinschaft 
zur  Vorbereitung  einer  künftigen  allgemeinen 
Internationale  sein.  Die  von  deutschen, 
französischen  und  englischen  Vertretern  des 
Bundes  bald  darauf  in  einer  Konferenz  in 
Amsterdam  beschlossene  Resolution  zur 

Wiedergutmachungsfrage  stimmte  mit  den 
von  den  dort  gleichzeitig  tagenden  Konfe- 

renzen der  2.  Internationale  und  des  Ge- 
werkschaftsbundes gefaßten  Beschlüssen  in- 

haltlich völlig  überein;  aber  die  Einladung 
zu  gemeinschaftlicher  Tagung  wurde  vom 
Bunde  abgelehnt. 

Literatur:  Th.  'Rothstein,  Aas  der  Vorgeschichte der  Internationale  (Nr.  17  der  Ergänzimgshefte 

der  Neuen  Zeit,  1013).  —  Jaeclih,  Die  Inter- 
nationale, Leipzig  l!)0/t.  —  Mehring,  Karl 

Marx,  Geschichte  seines  Lebens,  Leipzig  1918.  — 
Die  Protokolle  der  Parteitage  der  zweiten  Inter- 

nationale. —  Adolf  Braun,  Der  internationale 

Kongreß  im  Genf,  Vorwärts  1920.  —  Internationale 
Korrespondenz  ran  Baumeister  in  den  Kriegs- 
jähren  herausgegeben.  Im  Verlag  für  Sozial- 
vmsemchaft.  —  Nene  Zeit  und  Sozialistische 
Monatshefte.  —  Berichte  über  die  Moskauer  Kon- 

gresse in  der  Bibliothek  der  Kommunistischen 

Internationale,  Hamburg.  —  Zeit  sehr.  DieKommu- 
nistische  Internationale,  ebenda.  —  Karl  Ra- 

deck, Theorie  und  Praxis  der  2X\%.  Internatio- 
nale, ebenda.  Conrad  Schmidt. 

Invalidenversicherung. 
I.  Wesen  und  Entstehungsgeschichte. 

IL  Die  versicherten  Personen.  1.  Versiche- 
rungspflicht. 2.  Versicherungsberechtigung. 

3.  Oertlicher  Geltungsbereich.  III.  Die 
Leistungen  der  Invalidenversicherung. 
1.  Heilverfahren.  2.  Invalidenrente,  a)  Erwerbs- 

unfähigkeit, b)  Wartezeit,  c)  Anwartschaft, 

d)  Zahlung  und  Berechnung  der  Rente,  e)  Ent- 
ziehung, Einstellung,  Umwandlung,  Sach- 

leistungen.   Sonstige  Wegfallsgründe.    IV.    Die 
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Träger  der  Versicherung.  1.  Versicherungs- 
anstalten, a)  Allgemeines.  Sitz.  Bezirk,  b)  Or- 

eane.  Vorstand  und  Ausschuß,  c)  Satzung. 
3)  Vermögen,  e)  Aufsicht.  2.  Sonderanstalten. 
V.  Die  Aufbringung  der  Mittel.  1.  All- 

gemeines. -.  Pas  Beitragsverfahren,  a)  Verwen- 
wi'iulung  von  Beitragsmarken,  b)  Einzugs- 

verfahren. VI.  Altersversicherung.  VII.  Frei- 
willige Znsatzversicherung.  VIII.  Die 

Leistungen  der  Invalidenversicherung 
im  Verhältnis  EU  sonstigen  Ansprüchen. 
IX.  Das  Feststellnngs-  und  Streitver- 

fahren. 1.  Peststellungsverfahren.  2.  Spruch- 
verfahren.  3.  Ersatzansprüche.  4.  Beschluß- 
verfahren.  5.  Kosten.  X.  Das  Ausland. 
Vorbemerkung.  1.  Frankreich.  2.  Luxemburg. 
3.  Die  Niederlande.  I.  Italien.  5.  Großbritannien. 
6.  Australien.     7.  Schweden. 

I.  Wesen  und  Entstehungsgeschichte. 

Die  Invalidenversicherung  bezweckt  den 
Schutz  der  in  abhängiger  Stellung  gegen 
Lohn  arbeitenden  Bevölkerung  gegen  den 
Kintritt  und  die  wirtschaftlichen  Folgen  der 
Erwerbsunfähigkeit  Das  Bedürfnis  nach 
einem  derartigen  Schutz  ist  überall  da  vor- 

handen, wo  Besitz  and  Einkommen  nicht 
hinreichen,  am  die  mit  Sicherheit  im  Alter, 
durch  allerhand  Wechselfälle  des  Lebens 
häufig  bereits  früher  eintretende  Unfähigkeit 
zum  Erwerbe  durch  eigene  Arbeit  der  mit 
ihr  verbundenen  wirtschaftlichen  Notlage 
zu  entkleiden.  Die  es  Bedürfnisses  sich  an- 

zunehmen, wurde  mit  der  gewaltigen  Ent- 
wickln- b  der  Gewerbetätigkeit,  insbesondere 

der  Großindustrie,  mit  dem  Anwachsen  der 
losen  Arbeiterschaft  um  so  mehr  eine 

unabweisbare  Aufgabe  des  Staats,  als  die 
heftigen  wirtschaftlichen  und  politischen 

innerhalb  der  Bevölkerung 
'•rnl  eine  Entspannung  und  Versöhnung Hand    in    Hand    mit    dieser 

1   d  ichl    brach    sich    der 
•-    daß    diejenigen    Arbeiter, 

durch  Alter  oder   Invalidität  erwerbs- 
anfäl  r  Gi  amtheil  gegenüber 

b<  gründel  •  nsprucli       i;    ein 
r   l  ur  orge"   haben, 

orden   war  (zu 
bafl  . .  17.  XI.  L881, 

durefa    welehe    die    -o/.ial'  ein- 
irde).    Mit  der  Entwicklung  d 

ti    dem    Wege    der 
bland  den  ui,i •ran. 

•.dem     in     dl  ii     Jahren 
Kranken-    und    die    Unfallversicherung 

22.  \  I. und 

Utersveraicherung  (L-  u.  AVi  anter 
Invaliden- 
I    wurde, 

annten     Versich»  rui 
.11-  und  Invalidi 

wurden,   ■/.  T.   anti  • 

Hingen  und  Erweiterungen,  in  der  Reichsver- 
sicherungsordnung  (RVO.)  v.  19./VII.  1911 
zusammengefaßt,  deren  viertes  Buch  die  In- 

validen- und  Hinterbliebenenversicherung 
regelt.  Dieses  Buch  der  RVO.  ist  nach  Art.  2 
des  Einfuhrungsgesetzes  am  l./I.  1912  in 
Kraft  getreten. 

Die  Lösung  der  beschriebenen  Aufgabe 
ist  auf  verschiedenen  Wegen  denkbar  und 
von  den  Staaten,  die  sich  ihrer  angenommen 
haben,  auch  tatsächlich  auf  verschiedenen 
Wegen  gesucht  worden.  Die  deutsche 
Gesetzgebung  —  und,  ihr  folgend,  die  Mehr- 

zahl der  anderen  Staaten  —  sucht  den 
Gedanken  der  Invalidenfürsorge  durch  eine 
unter  staatlicher  Aufsicht  und  Förderung 

stellende  „Reichsversicherung"  zu  verwirk- 
lichen. Durch  Beiträge  der  Arbeitgeber  und 

Arbeitnehmer  und  durch  Zuschüsse  des 
Reichs  werden  die  Mittel  aufgebracht,  um  bei 
Eintritt  des  Versichcrungsfalles  (der  In 
Validität  oder  Erreichung  eines  bestimmten 
Alters)  oder  zur  Abwendung  der  Invalidität 
dem  Versicherten  bestimmte  Leistungen  zu 
gewähren.  In  der  Ungewißheit  des  Ver- 
ßicherungsfalls  ist  das  Wagnis  des  Ver- 

sicherungsträgers, der  besondere  Vorteil  des 

Versicherten,  das  Wesen  der  „Versicherung" 
begründet.  Von  dem  privatrechtlichen  Ver- 

sicherungswesen unterscheidet  sich  die 
Reichsversicherung  dadurch,  daß  sie  öffent- 
lichrechtlichen  Charakter  hat,  der  nicht 
nur  der  Organisation  der  Versicherungs- 

träger, sondern  den  gesamten  durch  das 
Versicherungsverhältnis  begründeten  Rechts- 

beziehungen innewohnt.  Das  Versicherungs- 
verhältnis selbst  wird  seiner  Entstehung 

nach  weder  durch  einen  Vertrag  bedingt, 
noch  kann  es  überhaupt  den  (legenstand 
eines  Vertrages  bilden.  Ks  schlieft  sich  viel- 

mehr im  Regelfälle  kraft  (leset  /.es  un- 
mittelbar   an    einen    objektiven    Tatbestand, 

ein   Beschäftigungsverhältnis,   an   (Zwangs- 
versicherung).   Dem  Willen  de-  Versicherten 

kommt    eine    Bedeutung   nur   in   ge  Btzlioh 
Im  sondere     \  org<  sehenen,     verhältnismäßig 

i  Grenzen  zu.    Auch  wo  er  maßgebend 
i  i.  bei  der  freiwilligen   Selb  tversichernng^ 
der  Weiterversioherung,  der  freiwilligen  Zu- 
:  ai/.\i  rsioherung,  I  omml  er  mein  als  Ver- 

•  ot  oder  überhaupt  ,-ii-  empfang 

lärunj    im   Sinne  {\v^ bürgerlichen    Etechl     in    Betracht,    londern 
i  atb«  tandsmerkmal,   an   dad 

1  raff  i  n  i  om  i 
■  uen    \  oran    etzungi  n    da     Ver  iche* anschließt. 

i    Reichsverricherung  muß 
daher  al    abge  chl       Gai  ich 
beraui   verstanden   und   ausgelegl    werden, 

.  im  denen  I  i     GfH 
i-inei  anderen 

erleii  nen. 
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II.  Die  versicherten  Personen. 

1.  Versicherungspflicht.  Die  Invaliden- 
versicherung ist,  wie  bereits  aus  den  Ein- 

gangsworten hervorging,  im  wesentlichen  als 
eine  Fürsorge  für  die  Arbeiter  gedacht, 
d.  h.  für  diejenigen  Personen,  die  ihre 
Arbeitskraft  in  untergeordneter,  abhängiger 
Stellung  verwerten.  Maßgebend  ist  nicht 
die  Zugehörigkeit  zu  einer  bestimmten  Be- 

völkerungsklasse, bestimmten,,  Kreisen"  nach 
Herkunft  oder  allgemeiner  Lebensweise, 
sondern  das  Beschäftigungsverhältnis,  in 
dem  der  einzelne  dem  Erwerbe  nachgeht. 
Dieses  Beschäftigungsverhältnis,  an  das  sich 
die  Versicherung  anschließt,  und  das  deshalb 

seinerseits  —  etwas  ungenau  —  als  ver 
sicherungspflichtig  bezeichnet  wird,  ist  etwas 
rein  Tatsächliches.  Auf  welcher  rechtlichen 

Grundlage  es  beruht,  ist  in  der  Kegel  ohne 
Bedeutung.  Wie  unabhängig  es  von  den 
zwischen  den  Beteiligten  obwaltenden 
Kechtsbeziehungen  ist,  geht  am  besten 
daraus  hervor,  daß  selbst  Geisteskranke  der 
Versicherung  unterliegen  können,  wenn  sie 
nur  eine  wirtschaftlich  wertvolle  Tätigkeit 
zum  Zwecke  des  Erwerbes  verrichten  können. 

Ob  die  Tätigkeit  auf  einem  Vertrage  beruht, 
ob  dieser  gültig  oder  ungültig  oder  anfecht- 

bar ist,  ist  nicht  entscheidend.  Andererseits 
können  derartige  rechtliche  Gesichtspunkte 
als  Tatbestandsmerkmale  von  AVert  sein, 
wenn  es  sich  darum  handelt,  die  tatsächliche 
und  wirtschaftliche  Bedeutung  eines  Be- 

schäftigungsverhältnisses festzustellen.  So 
kann  beispielsweise  die  Arbeit,  die  die  Frau 
ihrem  Mann  auf  dem  Kechtsboden  der  Ehe 

leistet  (vor  allem  in  der  eigenen  Haus- 
wirtschaft, aber  auch  im  Betriebe), 

keine  Versicherungspflicht  begründen,  weil 
sie  nach  allgemeinen  Begriffen  der  Frau 
nicht  die  Eigenschaft  einer  Arbeiterin,  An- 

gestellten oder  dgl.  gibt.  Darauf  nämlich 
kommt  es  an,  daß  die  Beschäftigung  den, 
der  sie  leistet,  als  Arbeiter,  Gehilfen  usw. 
kennzeichnet.  So  ist  es  zu  verstehen,  wenn 
das  Gesetz  und  die  folgenden  Ausführungen 
Arbeiter,  Gehilfen  usw.  als  versichert  be- 

zeichnen. Sie  sind  nicht  um  deswillen  ver- 
sichert, weil  sie  auf  Grund  eines  mehr  oder 

minder  lange  ausgeübten  Berufes  ihrer  ganzen 
Persönlichkeit  nach  den  Kreisen  der  Arbeiter 

zugerechnet  werden,  sondern  weil  und  so- 
lange sie  eine  Beschäftigung  ausüben,  welche, 

solange  sie  währt,  die  Arbeitereigenschaft 
begründet.  Immerhin  ist  die  allgemeine 
soziale  Stellung  nicht  ohne  Bedeutung,  sie 
kann  in  Fällen,  in  denen  die  Natur  des  Be- 

schäftigungsverhältnisses zweifelhaft  ist,  An- 
haltspunkte dafür  geben,  ob  es  sich  um  einen 

Arbeiter  oder  selbständigen  Gewerbetreiben- 
den oder  etwa  um  eine  Person  handelt, 

die  lediglich  aus  Liebhaberei,  zur  Erholung 
oder  aus  ähnlichen  Gründen  etwa  zeitweilig 

beispielsweise  landwirtschaftliche  Arbeiten 
verrichtet.  Eine  ausführliche  Erörterung 
der  auf  diesem  Gebiete  liegenden  Zweifels- 

fragen gibt  die  Anleitung  des  Reichsver- 
sicherungsamts  über  den  Kreis  der  ver- 

sicherten Personen  (Amtliche  Nachrichten 
des  RVA.  1912  S.  721  ff.). 

Die  Invalidenversicherung  ist  im  wesent- 
lichen eine  Zwangsversicherung.  Sie  erfaßt  un- 

mittelbar kraft  Gesetzes  die  ihr  als  versiche- 
rungspflichtig unterliegenden  Personen,  in 

erster  Linie  die  Arbeiter  in  dem  eben  erörterten 

Sinne.  Sie  beginnt  mit  der  Vollendung  des 
sechzehnten  Lebensjahres,  im  übrigen  sind  Al- 

ter, Geschlecht  und  im  allgemeinen  auch  son- 
stige persönliche  Eigenschaften  ohne  Einfluß 

auf  die  Versicherung.  Voraussetzung  ist  eine 
Beschäftigung  gegen  Entgelt  (Gehalt,  Lohn, 
Gewinnanteile,  Sach-  und  sonstige  Bezüge, 
die  für  eine  Arbeitsleistung  gewährt  werden); 
indessen  ist  eine  Beschäftigung  nicht  ver- 

sicherungspflichtig, für  die  als  Entgelt  nur 
freier  Unterhalt  gewährt  wird.  Das  ist  nicht 
als  ein  Maßstab  für  die  Höhe  der  Vergütung 
gedacht,  die  mindestens  gewährt  werden 
muß,  um  ein  Versicherungsverhältnis  zu 
begründen.  Vielmehr  waren  für  die  Aufnahme 
dieser  Vorschrift  in  das  L-  und  AVG.  Gründe 

des  Beitragsverfahrens  maßgebend,  deren  ent- 
scheidende Bedeutung  allerdings  recht  zweifel- 

haft sein  kann.  Die  Höhe  des  Entgelts  ist 
für  die  Versicherungspflicht  der  Arbeiter 
im  Gegensatze  zu  anderen  Berufsgruppen 

ohne  Bedeutung.  Die  Zeit,  in  der  die  Ver- 
sichcrungsgesetze  entstanden,  ging  von  an- 

deren wirtschaftlichen  Verhältnissen  der 

Arbeiterschaft  aus,  als  sie  teilweise  später 
gegeben  waren.  Löhne,  die  sich  weit  über 
die  Einkommen  des  Mittelstandes  erheben, 
kamen  nicht  vor.  Deshalb  lag  kein  Anlaß 
vor,  die  Versicherungspflicht  durch  eine 
obere  Einkommensgrenze  zu  beschränken, 
wie  dies  bei  den  Angestellten  und  anderen 
Berufsgruppen  geschehen  ist. 

Den  Arbeitern  stehen  in  versicherungs- 
rechtlicher Hinsicht  gleich  Gehilfen,  Ge- 

sellen, Lehrlinge,  Dienstboten,  die  Schiffs- 
besatzung deutscher  Seefahrzeuge  und  die 

Besatzung  von  Fahrzeugen  der  Binnen- schiffahrt mit  Ausnahme  des  Schiffers. 
Außer  diesen  Personengruppen,  dem 

Hauptbestandteile  der  Versicherten,  ergreift 
die  Invalidenversicherung  eine  Reihe  weiterer 
Berufskreise:  die  Betriebsbeamten,  Werk- 

meister und  anderen  Angestellten  in  ähnlich 

gehobener  Stellung,  sämtlich,  wenn  diese 

Beschäftigung  ihren  Hauptberuf  bildet,  die 

Handlungsgehilfen  und  -lehrlinge,  Gehilfen 

und  Lehrlinge  in  Apotheken,  die  Bühnen- 
und  Orchestermitglieder  (ohne  Rücksicht 
auf  den  Kunstwert  der  Leistungen),  die 
Lehrer  und  Erzieher  und  schließlich  die 

Schiffer.        Die    Versicherungspflicht    aller 
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dieser  Gruppen  ist  aber  an  die  Voraussetzung 
gebunden,  daß  ihr  regelmäßiger  Jahres- 

arbeitsverdienst den  Betrag  von  zweitausend 
Mark  nicht  übersteigt.  Diese  Begrenzung 
verfolgte  den  Zweck,  Lediglich  die  wirt- 

schaftlich den  Arbeitern  etwa  gleichstehenden 
Personen  der  Versicherungspflicht  zu  unter- 

werfen. Unter  diesem  Gesichtspunkte  hatte 
sie  früher  ihre  Berechtigung.  Gegenwärtig 
ist  sie  veraltet  und  sinnlos  und  fast  gleich- 

bedeutend mit  der  Streichung  der  erwähnten 
Gruppen.  Deshalb  ist  von  verschiedenen 
Seiten  versucht  worden,  eine  Heraufsetzung 
der  Versicherungsgrenze  zu  erzielen.  Dem 
wird  aber  nicht  ohne  Grund  entgegengehalten, 
daß  nach  dem  Inkrafttreten  des  Ver- 
richerungsgesetzes  für  Angestellte  v.  20./XII. 
1911  die  Invalidenversicherung  für  die  bezeich- 

neten Personen  im  wesentlichen  entbehrlich 

und  daß  eine  doppelte  Versicherung  zweck- 
mäßig zu  vermeiden  sei.  Immerhin  hat  die 

Trennung  der  einerseits  der  Invalidenver- 
sicherung, andererseits  der  Angestellten- 

versicherung unterworfenen  Personenkreise, 
die  durch  das  allgemeine  Ansteigen  der  Löhne 
über  die  Invalidenversicherungsgrenze  in 
weitem  Maße  eingetreten  ist,  vielfach  den 
Kachteil  gehabt,  daß  bei  dem  in  der  Kriegs- 

zeit häufigen  Berufswechsel  (vom  Arbeiter 
zum  Angestellten  und  umgekehrt)  bereits 

rbene  Anwartschaften  auf  dem  einen 
wie  auf  dem  anderen  Gebiete  verloren  ge- 

ind,  was  freilich  durch  freiwillige 
Weiterversicherung  hätte  vermieden  werden 
können. 

Der   Kreis   der  Versicherten  kann  noch 
terl    werden    durch    Bestimmung    des 

Bund. -rat-   (Reichsrats),  der  die   Versiche- 
rungspflichi  aufGewerbetreibende  und  andere 
Betrieb-unternehmer,  die  in  ihren  Betrieben 

ne  oder  hoch  tena  einen  Ver- 
i    chäftigen,  und  ferner 

auf    Hausgewerbetreibende    allgemein    oder 
für  bestimmte  Berufszweige  erstrecken  kann. 
\  hal  der  Bundesral  bi  her 

der   Hausgewerbetreibenden   der 
■  r     Arien     von 

[betreibenden    der   Textilindustrie 
cht 

Der  B  der  \  er  tcherungspflichtigen 
P<  r  onen  wird  anderer  eil    duron  eine  Reihe 

Ausnahmen    eil  geschränkt,    die    teils 
konfl     '  if    Anordnung    de 
Bund  .       i  Berten 

od.-r  de-  Arbeitg  tz  greifen. 
Ohm  beru 

die  ü  Seichs, •  rbandes, 

v*er  icherungt- ■  im   ihnen 

baft   auf   Ruhegeld   und    Witwen- 
r  ingen 

Uzen 

der  ersten  Lohnklasse  sowie  auf  Waisenrente 
gewährleistet  ist.  Nach  der  Rechtsprechung 
des  Reichsversicherungsamts  genügt  hierzu, 
daß  nach  der  tatsächlichen  Gestaltung  der 
Verhältnisse  voraussichtlich  eine  Ruhegehalts- 

berechtigung in  dem  bezeichneten  Umfange 
erreicht  wird,  es  braucht  nicht  (anders  als 
bei  der  Krankenversicherung)  bereits  eine 
Pensionsberechtigung  für  den  Fall  der  Dienst- 

unfähigkeit vorzuliegen. 
Ferner  sind  versicherungsfrei  Beamte  der 

vorher  erwähnten  Körperschaften  sowie 
Lehrer  und  Erzieher  an  öffentlichen  Schulen 
oder  Anstalten,  solange  sie  lediglich  für 
ihren  Beruf  ausgebildet  werden;  Personen 
des  Soldatenstandes  während  des  Dienstes 
und  diejenigen  Personen,  die  während  der 
wissenschaftlichen  Ausbildung  für  ihren 
Beruf  unterrichten. 

Bei  allen  diesen  erscheint  eine  Fürsorge 
im  Wege  der  Invalidenversicherung  im  all- 

gemeinen entbehrlich. 
Aus  anderen  Gründen  ist  versicherungs- 

frei, wer  bereits  eine  reichsgesetzliche  In- 
validen- oder  Hinterbliebenenrente  bezieht 

oder  —  auch  ohne  den  Bezug  einer  Rente  — 
invalide  ist.  Kr  kann  begrifflich  nicht  mehr 
versichert,  d.  h.  vorbeugend  geschützt 
werden  gegen  den  Fall,  der  bereits  ein- 

getreten ist. Durch  Anordnung  des  Bundesrats  können 
vorübergehende  Dienstleistungen,  auch  wenn 
sie  regelmäßig  wiederkehren,  als  versiche- 

rungsfrei erklärt  werden.  Das  ist  mit  ge- 
wissen Bedingungen  durch  die  Bek.  v. 

27./XII  1899  (RGBl.  S.  725)  geschehen,  die 
auf  Grund  einer  Vorschrift  des  Einführungs- 
gesetzes  zur  RVO.   auch   zurzeit  noch  gilt. 

Ferner  kann  der  Bundesrat  bestimmen, 
daß  Ausländer  versicherungsfrei  sind,  denen 
die  Behörde  den  Aufenthalt  im  Inlande  nur 
für  eine  bestimmte  Dauer  gestattet  hat. 
Diese  Befreiung  hat  der  Bundesral  durch 
Beschluß  v.  21.  II.    1901   (Zentralblatt   für 
das   Deut -che    Reich    1901    S.    TS)   eintreten 

La  in  hei  den  polnischen  land-  oder  forst- 
wirtschaftlichen Arbeitern  russischer  oder 

österreichischer  Nationalität,  den  Bog.  Zeit- 
arlieitern.  die  liei- piel-uei  e  in  Prenßen  poli- 

zeilich genötigt  imi,  während  der  Winter- 
monate in  ihre  Heimat  zurückzukehren. 

Ihre  Arbeitsleistung  kommt  dem  Inland 
nur  zum  Teil  Eugute  und  darf  die  großen 

'i  der  Invaliaenver  ioherung  nicht  ver- 
mehren. Die  Bestimmung  ist  bei  der  großen 

Anzahl  der  Personen,  die  sie  trifft,  von  er- 
heblicher Bedeul 

Vmi  geringerem  Belange  lind  einige  Fälle, 
in  denen  aul  Antrag  dei  Versicherten  oder 

die    Befreiung    von    der 
■■  prochen    werden 

kann.   Auf  ihre  nähere  Erörterung  kann  hier 
verzichtet  werden. 
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2.  Versicherungsberechtigung.  Die 
bisherigen  Ausführungen  handelten  von  der 
.Zwangsversicherung.  Daneben  kann  die 
Versicherung  von  gewissen  Personengruppen 
durch  freiwilligen  Eintritt  begründet  werden 
(Selbstversicherung).  Die  Fürsorge  für  sie 
wurde  nicht  für  so  dringlich  und  durch  das 
öffentliche  Interesse  bedingt  erachtet,  daß 
sie  mit  staatlichem  Zwange  ihnen  auf- 
.genötigt  werden  sollte.     Vielmehr  bleibt  es 
dem  Ermessen  des  einzelnen  überlassen,  ob 
er  von  dem  ihm  immerhin  gesetzlich  ge- 

gebenen Rechte  Gebrauch  machen  will. 
Dem  finanziellen  Interesse  des  Reichs  und 
der  Versicherungsträger  ist  dadurch  Rech- 

nung getragen,  daß  das  Recht  des  frei- 
willigen Eintritts  in  die  Versicherung  nur 

bis  zum  vollendeten  vierzigsten  Lebensjahr 
ausgeübt  werden  kann.  Zu  den  versiche- 

rungsberechtigten Personen  gehören  in  erster 
Linie  diejenigen,  die  lediglich  deshalb  nicht 
versicherungspflichtig  sind,  weil  ihr  regel- 

mäßiger Jahresarbeitsverdienst  den  Betrag 
von  zweitausend  Mark  übersteigt.  Sie 
können  bis  zu  einem  Jahresarbeitsverdienst 
von  dreitausend  Mark  —  einer  für  die 
neueren  Verhältnisse  ebenfalls  unzulänglichen 
Versicherungsgrenze  —  freiwillig  in  die  Ver- 

sicherung eintreten.  Weiterhin  ist  die  Ver- 
sicherungsberechtigung allen  Hausgewerbe- 

treibenden sowie  denjenigen  Gewerbetreiben- 
den und  anderen  Betriebsunternehmern  bei- 

gelegt, die  in  ihren  Betrieben  regelmäßig 
keine  oder  höchstens  zwei  Versicherungs- 

pflichtige beschäftigen.  Schließlich  können 
auch  Personen,  die  als  Entgelt  nur  den  freien 
Unterhalt  beziehen  und  aus  diesem  Grunde 
nicht  zwangsversichert  sind,  sowie  solche, 
die  bei  nur  vorübergehenden  Dienstleistungen 
versicherungsfrei  sind,  die  Selbstversicherung 
begründen. 

Eine  notwendige  Ergänzung  der  Zwangs- 
und der  Selbstversicherung  ist  eine  andere 

Form  der  freiwilligen  Versicherung:  die 
Weiterversicherung.  Wer  aus  einem  ver- 

sicherungspflichtigen oder  einem  die  Ver- 
sicherungsberechtigung begründenden  Ver- 

hältnis ausscheidet,  kann  die  bis  dahin  be- 
gründete Versicherung  freiwillig  fortsetzen 

und  unter  gewissen  Voraussetzungen  selbst 
nach  längerer  Unterbrechung  des  Ver- 
sicherungsverhältnisses  auch  erneuern.  Dieser 
Vorschrift  bedurfte  es,  um  die  Versicherten 
vor  dem  Verluste  bereits  in  der  Entstehung 
begriffener  Rechte  zu  schützen. 

3.  Oertlicher  Geltungsbereich.  Die 
Invalidenversicherung  erstreckt  sich  auf  das 
Gebiet  des  Deutschen  Reiches  und  erfaßt 

in  diesem  Rahmen  grundsätzlich  alle  da- 
selbst beschäftigten  Personen,  bei  denen  die 

bisher  erörterten  Merkmale  gegeben  sind. 
In  Einzelfällen  erstreckt  sie  sich  auch  auf 
ausländisches  Gebiet,  soweit  es  sich  nämlich 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

um  Personen  handelt,  die  von  einem  in- 
ländischen Betriebssitze  aus  vorübergehend 

im  Auslande  beschäftigt  werden  (sog.  Aus- 
strahlungen inländischer  Betriebe),  sowie  um 

Deutsche,  die  bei  einer  amtlichen  Vertretung 
des  Reichs  oder  eines  Bundesstaats  im  Aus- 

land oder  bei  deren  Leitern  oder  Mitgliedern 
beschäftigt  sind.  Für  Betriebe,  die  aus  dem 
Gebiete  des  einen  Staates  in  das  des  anderen 
übergreifen,  und  für  Versicherte,  die  zeit- 

weise im  Gebiete  des  anderen  Staates  be- 
schäftigt werden,  kann  der  Reichskanzler 

mit  Zustimmung  des  Reichsrats  unter  Wah- 
rung der  Gegenseitigkeit  eine  besondere 

Regelung  treffen.  In  gleicher  Weise  kann  die 
Versicherung  ausländischer  Staatsangehöriger 
bei  entsprechender  Gegenleistung  abweichend 
von  den  Vorschriften  der  RVO.  geregelt 
werden. 

Die  Zahl  der  versicherungspflichtigen  Per- 
sonen ist  zuletzt  für  das  Jahr  1907  einiger- 
maßen zuverlässig  auf  14  631  390  berechnet 

worden. 

III.  Die  Leistungen  der  Invaliden- versicherung. 

Die  Invalidenversicherung  bezweckt, 
wie  bereits  dargelegt  ist,  den  Schutz  vor 
Invalidität  und  ihren  wirtschaftlichen 
Folgen.  Dieser  doppelte  Zweck  bedingt 
eine  Zweiteilung  der  Versicherungsleis- 

tungen, die  rechtlich  schärfer  ausgeprägt 
ist,  als  es  die  Natur  der  Sache  an  sich, 
erfordert. 

1.  Heilverfahren.  Die  Abwendung 
der  infolge  einer  Erkrankung  drohenden  oder 
die  Beseitigung  einer  bereits  eingetretenen 
Invalidität  kann  nur  erreicht  werden  durch 
ein  Heilverfahren  oder  eine  Beihilfe  zu  den 
Kosten  eines  solchen,  während  gegen  die 
wirtschaftlichen  Folgen  der  Invalidität  grund- 

sätzlich die  Gewährung  einer  Rente  schützen 
soll.  Auf  die  letztere  ist  den  Versicherten 
entsprechend  dem  leitenden  Gedanken  der 
Kaiserlichen  Botschaft  ein  Rechtsanspruch 
eingeräumt,  der  diese  Leistung  von  einer 
auf  Wohltätigkeit  beruhenden  Fürsorge  oder 
einer  armenrechtlichen  Unterstützung  scharf 
unterscheidet.  Dagegen  besteht  kein  An- 

spruch auf  Gewährung  eines  Heilverfahrens. 
Hierbei  handelt  es  sich  vielmehr  um  eine 
freie  Leistung  der  Versicherungsträger,  die 
zunächst  gar  nicht  eigentlich  als  Gegenstand 
der  Versicherung  gedacht  war,  sondern  im 
wesentlichen  den  Schutz  der  Versicherungs- 

träger gegen  die  durch  Heilmaßnahmen  yer- 
meidbare  Belastung  mit  Rentenverpflich- 

tungen bezweckte.  Daraus  erklärt  sich  die 
im  Gesetze  vorgesehene  Freiwilligkeit  der 

Leistung  sowie  die  Befugnis,  den  Versicherten 
sogar  durch  Zwangsmaßnahmen  (Versagung 
oder  Entziehung  der  Rente  für  bestimmte 

Zeit)  zur  Entgegennahme  des  Heilverfahrens 
Bd.  v.  31 
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zu  bewegen.  Im  Laufe  der  Jahre  hat  alier  die 
Gewährung  von  Heilverfahren  außerordent- 

lich an  Bedeutung  gewonnen  und  einen  um 
vieles  reicheren  Inhalt  empfangen.  Aus  dieser 
zunächst  unscheinbaren  Möglichkeit,  durch 
Einleitung  eines  Heilverfahrens  in  einzelnen 
Fallen  einer  Rentenlast  vorzubeugen,  ist 
ein  bedeutender  Faktor  im  Kampfe  gegen 
die  Volkskrankheiten,  vor  allem  die  Tuber- 

kulose und  Geschlechtskrankheiten  geworden, 

ein  wirksame-  und  großer  Entwicklung 
fähiges  Hilfsmittel  cur  Hebung  der  Volks- 

kraft und  zur  Wiederaufrichlung  des  durch 

den  Kriegerechöpften  und  krank  gewordenen 
Volkes.  Durch  den  bereits  begonnenen  Zu- 

sammenschluß der  Versicherungsträger  aller 
i  der     Arbeiterversicherung     zum 
Zwecke  der  Krankhcit-hekämpfung  und 
-Verhütung  verspricht  gerade  diese  Seite 
der  Reichsversicherung  von  immer  steigender 

iitung  und  vielleicht  ihr  wertvollster 
tandteü  zu  werden,  sofern  es  gelingt, 

die  finanzielle  Leistungsfähigkeil  der  ln- 
validenver&icherungsträger  den  gestt  i^rirn 
Anforderungen  entsprechend  zu  Btärken, 

mletzl  veröffentlichte  Statistik  der 
Heilbehandlung    (Amtl.     Nachr.    i\c>     BVA. 

.  daß  im  Jahre  1919  ins- 
V(  reich  rte    mit    einem    ( ii'- 

■  oaufwande  von  -17  903  913  .M.  be- 
ll sind.     Von  diesem  Betrage 

waren     1'  M.     durch     andere     Vir- 
Gemeinden   oder  bod 

•  mcii.   -i,   daß  sich 

der  Aufwal  :    ler  Invalidenversicherung  für 
3  85  1    EL    belief, 

mtaufwande      entfielen 
auf  Ständige   Heilbehandlung ■ 

i  h    in 
r  Lani       ei  iche- 

ihrt  wurde.     In  Bö  vom 

le  wurde  ein   Heilerfolg 
ifi  die  drohende  In- 

•  M    wurde 

ihrt.    So- ■ 

•      In   . ährt, 

■  ubn- 

krz!.  /    t  d.  m 

Angi  r     ihren     L'nterhal ■ 

Die 
•:  Mitteln 

.-.c  dir  Ib-dlM-liandln  lg  erfuhr 

Interesse  der  Volksgesundheit  wertvolle  Er- 

gänzung durch  die  Befugnis,  mit  Genehmi- 
gung der  Aufsichtsbehörde  Mittel  aufzu- 

wenden, um  allgemeine  Maßnahmen  zur 

Verhütung  des  Eintritts  vorzeitiger  In- validität unter  den  Versicherten  oder  zur 

Hebung  der  gesundheitlichen  Verhältnisse 
der  versicherungspflichtigen  Bevölkerung  zu 
Fördern  oder  durchzuführen,  und  ferner  einen 

Teil  iles  Vermögens  in  Unternehmungen  an- 
zulegen, die  ausschließlich  oder  überwiegend 

den  Versicherungspflichtigen  zugute  kommen. 
Auf  diese  Weise  sind  erhebliehe  Mittel  für 

Wohnungsfürsorge,  für  Ansiedlungszwecke, 
für  den  Bau  von  Kranken-  und  Genesungs- 
häusern,  Volksbädern,  Wasserleitungen,  Für 

Erziehung  und  Unterrieht  und  andere  gemein- 
nützige Zwecke  verwendet  oder  angelegt 

wurden.  In  wachsendem  Umfange  haben 
sieh  die  Versicherungsanstalten  ferner  der 
Kinderfürsorge  zugewendet,  für  die  im  .Jahre 
1919  insgesamt  3  322  828  M.  verausgabt 
wurden  sind. 

2.  Invalidenrente.  Während  die  Ge- 
währung eines  Heilverfahrens  eine  freiwillige 

Leistung  des  Versicherungsträgers  ist,  deren 
Versagung  nicht  den  Gegenstand  eines 
St  ivii  Verfahrens  bilden,  sondern  höchstens 

die  Anrufung  der  Aufsichtsbehörde  begründen 
kann,  bestellt  auf  die  Invalidenrente  im  ge- 

gebenen Falle  ein  rechtlich  verfolgbarer 
An  pruch.  Dieser  Anspruch  ist  an  eine  Reihe 
zum  Teil  recht  verwickelter  Voraussetzungen 

geknüpft. 
a)  Erwerbsunfähigkeit  Erstes  Er- 

fordernis  ist  die  durch  Krankheit  oder  andere 
Gebrechen  begründete,  von  dem  Versicherten 
nicht  vorsätzlich  herbeigeführte  Invalidität. 
Sie  ist  nach  der  BVG.  gigeben,  wenn  eine 

On  nicht  mehr  imstande  ist,  durch  eine 

Tätigkeit,  die  ihren  Kräften  und  Fähigkeiten 

entspricht    und   ihr  unter   billiger   Berück- 
"iing   ihrer   Ausbildung   und    ihres    bis- 
ii    Berufs  zugemutet   werden  kann,  ein 

Dritte]  dessen  zu  erwerben,  wa-  körperlich 
und  |  esunde  Per  onen  der  elben  Art 
mit  ähnlicher  Ausbildung  in  derselben  Gegend 
durch  Arbeit  zu  verdienen  pflegen.    Es  muß 

I  t>  um  eine  Erwerbsunfähigkeit  handeln, 
di  n  Versicherten  nicht  nur  an  der  Au 

berigen  B<  rufe«  hindert  tw ie 
bei  der  Pensionierung  von  Beamten),   ondern 

i  it   auf  dem  allgemeinen 
Arbeitsmarkte   herabsetzt.      Indessen   wird 

leren     Bei ufe    in  oft  rn    i 
■    zuteil,   al     I  r 

nicht    auf   eine  n    werden 

darf,  die  ihm  bei  h>M  •  ••  r  Berücksichtig 
r    Au-bih!'.  Dich! 

tltet    werden   kann. 

Verminderung  der  Erwerbsfähigkeit 
muß  nach  der   RVO.   wie   bereit-   nach  den 
früheren  LieHetzen  mehr  al    zwei  Unllel  bu- 
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tragen,  um  Invalidität  zu  begründen,  so 
daß  dem  Kentenbewerber  weniger  als  ein 
Drittel  der  normalen  Erwerbsfähigkeit  ver- 

blieben sein  darf.  Eine  sehr  beachtliche 

Anregung  zum  L-  u.  AVG.,  zwischen  Haib- 
und Ganzinvaliden  zu  unterscheiden  und 

dementsprechend  die  Kente  abzustufen, 
wurde  wegen  der  Schwierigkeit  der  hierbei 
erforderlichen  tatsächlichen  Feststellungen 
abgelehnt.  Für  die  Beurteilung  der  Er- 

werbsfähigkeit im  Einzelfalle  hat  das  Gesetz 
einen  besonderen  ziffernmäßigen  Maßstab 
vorgesehen.  Es  ist  festzustellen,  wie  viel 
gesunde  Personen  derselben  Art  in  derselben 
Gegend  durch  Arbeit  zu  verdienen  pflegen. 
Der  dritte  Teil  dieses  Betrages  bildet  die 
Grenze  der  Invalidität.  Sehr  viel  ist  mit 

diesem  Anhaltspunkte,  den  das  Gesetz  vor- 
schreibt, nicht  genützt.  Denn  die  Frage, 

ob  eine  Person  den  so  ermittelten  Betrag 
nachhaltig  verdienen  kann,  ist  nicht  viel 
leichter  zu  beantworten  als  die  allgemeinere 
Frage,  ob  sie  noch  ein  Drittel  normaler 
Erwerbsfähigkeit  besitzt;  besonders  wenn 
man  berücksichtigt,  daß  der  tatsächlich 
etwa  noch  erzielte  Verdienst  des  Renten- 

bewerbers von  einer  Reihe  von  Umständen 

(Wohlwollen,  Bestehen  allgemeiner  Tarif- 
verträge, Aufbietung  aller  Kräfte  unter 

Schädigung  der  Gesundheit,  andererseits 
nicht  volle  Aufwendung  der  Arbeitskraft) 
abhängen  kann,  die  mit  seiner  Erwerbs- 

fähigkeit nichts  zu  tun  haben,  und  daß  er 
daher  in  solchen  Fällen  nicht  schlechthin 
zu  dem  bezeichneten  Drittel  in  Vergleich 
gesetzt  werden  kann.  Immerhin  kann  der 
angedeutete  Vergleich  in  vielen  Fällen  eine 
Vermutung  für  die  Annahme  oder  Nicht- 

annahme der  Invalidität  begründen,  die  im 
Streitfall  mangels  besonderer  Umstände, 
die  diese  Vermutung  entkräften,  entscheidend 
ins  Gewicht  fallen  kann.  Jedenfalls  ist  es 
schwer,  wenn  man  nicht  überhaupt  auf  jeden 
ziffernmäßigen  Maßstab  verzichten  will, 
einen  besseren  zu  finden.  Eine  schablonen- 

hafte Anwendung  der  gesetzlichen  Regel 
ist  durch  die  Rechtsprechung  dadurch  ver- 

mieden, daß  in  Fällen,  die  durch  anderweite 
Umstände  und  Erwägungen  hinreichend 
klargestellt  werden  können,  die  ziffernmäßige 
Berechnung  nicht  zwingend  gefordert  wird. 

Die  Erwerbsunfähigkeit  muß  durch 
Krankheit  oder  andere  Gebrechen  verursacht 
sein.  Arbeitslosigkeit  aus  anderen  Gründen, 
insbesondere  wegen  mangelnder  Arbeits- 

gelegenheit, kommt  nicht  in  Betracht. 
Das  Gesetz  unterscheidet  dauernde  und 

vorübergehende  Invalidität.  Ob  die  eine 
oder  die  andere  vorliegt,  hängt  davon  ab,  ob 
mit  "Wahrscheinlichkeit  in  absehbarer  Zeit 
die  Hebung  der  Erwerbsfähigkeit  über  die 
geschilderte  Grenze  erwartet  werden  kann. 
Bei  dauernder  Invalidität  ist  der  Renten- 

anspruch von  dem  Tage  ihres  Eintritts  ab 
begründet.  Der  Beginn  der  Invalidität  läßt 
sich  vielfach  durch  ärztliche  Gutachten  oder 
andere  Umstände  (Biginn  einer  Krankheit, 
Lösung  eines  Dienstverhältnisses  wegen 
Leistungsunfähigkeit)  genau  oder  schätzungs- 

weise ermitteln.  Ist  das  nicht  möglich,  so  ist 
der  Tag  maßgebend,  an  dem  der  Renten- 

antrag bei  dem  Versicherungsamte  ein- 
gegangen ist.  Bei  vorübergehender  Invalidität 

wird  die  Rente  (als  sog.  Krankenrente)  erst 
nach  einer  ununterbrochenen  Dauer  von 
sechsundzwanzig  Wochen  oder  nach  dem 
Wegfall  des  Krankengeldes  für  die  weitere 
Dauer  der  Invalidität  gewährt.  Es  handelt 
sich  in  diesen  Fällen  regelmäßig  um  eine 
durch  eine  besondere  Krankheit  begründete 
Invalidität.  Die  Rente  soll  sich  daher  nach 
dem  Gedanken  dos  Gesetzes  an  die  Leistungen 
der  Krankenkasse  anschließen,  die  in  der 
Regel  mit  dem  Ablauf  der  sechsundzwanzig- 

sten Woche  seit  Beginn  der  Krankheit  enden. 
b)  Wartezeit.  Weitere  Voraussetzung 

für  den  Rentenanspruch  ist  die  Zurücklegung 

(„Erfüllung")  einer  Wartezeit.  Sie  beruht auf  dem  Umstände,  daß  der  wesentliche  Teil 
der  Lasten  der  Invalidenversicherung  durch 
Wochenbeiträge  aufzubrirgen  ist.  Ein  An- 

spruch auf  Rente  soll  daher  grundsätzlich 
nur  bestehen,  wenn  für  den  oder  von  dem 
Versicherten  eine  Mindestzahl  solcher  Bei- 

träge nachgewiesen  ist.  Diese  Mindestzahl 
bedeutet  die  „Wartezeit".  Sie  kann  nach 
der  RVO.  (abgesehen  von  einer  Uebergangs- 
vorschrift)  nur  erfüllt  werden,  wenn  min- 

destens einhundert  Beitragswochen  auf  Grund 
der  Versicherungspflicht  oder  auf  Grund  der 
Selbstversicherung  nachgewiesen  worden  sind, 
und  beträgt  bei  Vorhandensein  von  hundert 
Pflichtbeiträgen  zweihundert,  anderenfalls 
fünfhundert  ßeitragswochen,  von  denen  also 
hundert  bzw.  vierhundert  auch  durch  Bei- 

träge der  freiwilligen  Weiterversicherung 
gedeckt  sein  dürfen. 

Als  Beitragswochen  kommen  hauptsäch- 
lich die  wöchentlichen  Versicherungsbeiträge 

in  Betracht,  von  denen  später  die  Rede  sein 
wird;  daneben  aber  gewisse  Ersatztatsachen. 
Als  Beiträge  werden  nämlich  angerechnet 
die  vollen  Wochen,  in  denen  der  Versicherte 
zur  Erfüllung  der  Wehrpflicht  eingezogen 
ist  oder  freiwillig  Kriegsdienste  leistet,  und 
diejenigen  vollen  Wochen,  in  denen  er  wegen 
einer  Krankheit  zeitweise  arbeitsunfähig  und 
nachweislich  verhindert  gewesen  ist,  seine 
Berufstätigkeit  fortzusetzen.  Eine  un- unterbrochene Krankheit  wird  nur  bis  zur 

Dauer  eines  Jahres  berücksichtigt.  Arbeits- 
unfähigkeit durch  Schwangerschaft  oder 

regelmäßig  verlaufenes  Wochenbett  wird 
bis  zur  Dauer  von  acht  Wochen  angerechnet. 
Alle  diese  Ersatztatsachen,  die  den  Pflicht- 

beiträgen  gleichstehen,   kommen   aber  nur 

31* 
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denen  zugute,  die  vorher  berufsmäßig  nicht 
nur  vorübergehend  versicherungspflichtig  be- 

schäftigt gewesen,  und  für  die  während 
dieser  Beschäftigung  Beiträge  entrichtet 
worden  sind.  Dabei  ist  nicht  erforderlich, 
daß  sich  die  Ersatztatsachen  anmittelbar 
an  eine  derartige  Beschäftigung  anschließen. 
Vielmehr  ist  das  gesamte  Arbeitsleben  des 
Versicherten  zu  berücksichtigen  and  zu 
prüfen,  ob  danach  angenommen  werden  kann, 
daß  er  auch  in  der  fraglichen  Zeit  auf  eirund 
der  Pflichtversicherung  Beitrage  entrichtet 
halten  würde,  wenn  die  Ersatztatsache  ihn 
nicht  daran  gehindert  hatte.  Für  die  An- 

rechnung der  im  letzten  Kriege  zurück- 
gelegten Dienstzeiten  sind  durch  die  Bek. 

v.  23.  Xll.  L915  (RGBL  S.  B46)  und  die  V. 
v.  14.  XII.  1918  (BGBL  S.  1437)  einige 
Vergünstigungen  eingeführt  worden.  Der 
Nachweis   des   Militärdienstes   ist   vorzugs- 

e  durch  die  Bfilitärpapiere,  der  Nachweis 
der  Krankheit  durch  behördliche  Beschei- 

nigung (Krankenka— e.  (iemeindevorstand, 
vorgesetzt«  Dienstbehörde)  zu  führen.  In 

gleichen  Umfange  wie  eine  Krankheits- 
zeit wird  auch  der  frühere  Bezug  einer  In- 

validen- oder  Witwenrente  der  Entrichtung 
von  Pflichtbeiträgen  gleich  geachtet. 

e)  Anwartschaft.  Die  Zurücklegung 
der  Wartezeit  darf  nicht  beliebig  unter- 

brochen werden,  .-«ndern  muß  in  einem  ge- 
:i  Znsammenhange  fortlaufen,  wenn  sie 

ogen  soll.  Findet  trotzdem 
eim-  laTi'j-'-r--  Unterbrechung  statt,  so  er- 
üscht  die  dunh  die  Entrichtung  der  Beiträge 

rbene  „Anwartschaft"  mit  dem  Ergebnis, 
daß  dk  btt  dahin  zurückgelegten  Beitrags- 
woehen  nicht  berücksichtigt  werden. 

Dil  V<  r  ihriften  über  das  Erlöschen  der 
aft  gehören  zu  den  schwierigsten 

und  anbeliebtesten  auf  dem  Gebiete  der 

Invalidenversicherung  und  bilden  den  Gegen- 
düreicher  Abänderung  rorsohläge. 

•i  dae  IVG.  enthielt  grandlegende  Ah- 
nt l-  it.  AY< ..    Die  BV(  >. 

!  VG.  an  und  traf  folgende 
■i  NormalfaU  auch  gegen- 

ht  davon  aus  daß 
ir   Entrichtang  der 

l  teilen  läßt, 
und  schreibt  .  ihrend  zweier  .fahre 
seit     Anaftell . 

;f     Grund     der 
Vei  ler    der    Weiterver- 
sich«  ..  ichen- 
beiti  rbei  auch  die  bei  der  Er- ■ 

tateachi-n     und     fi 
ihreml 

d.  r 
rerr 
ahn.  c    oiier    . 

''dir. -nte     von      ini'  inem 

i  Fünftel  der  Vollrente  oder  wegen  einer  Dienst- 
beschädigung aus  dem  letzten  Kriege  eine 

Militärrente  gleichen  Satzes  bezogen  hat; 
diese  Zeiten  sowie  die  Dauer  eines  früheren 

reichsgesetzlichen  Invaliden-  oder  Witwen- 
rentenbezugs kommen  für  die  Erhaltung  der 

Anwartschaft  in  vollem  Umfange  zur  An- rechnung. 

Bei  der  Selbstvcrsicherung  und  ihrer 
Fortsetzung  bedarf  es  statt  der  erwähnten 
zwanzig  Beiträge  deren  vierzig  zur  Erhaltung 

i  der  Anwartschaft.  Sind  aber  auf  Grund 
der  Versicherungspflicht  im  ganzen  mehr  als 
sechzig  Beiträge  (einschließlich  Militärdienst- 
und  Krankheitszeiten)  nachgewiesen,  so  ge- 

;  nügen  wiederum  zwanzig  Beiträge  auch  bei 
der  Selbstversicherung. 

Die  erwähnten  Mindestbeiträge  sind,  wie 
gesagt,  für  einen  Zeitraum  von  zwei  Jahren 
seit  Ausstellung  der  Quittungskarte  zu  ent- 

richten. Mit  jeder  neuen  Quittungskarte, 
mag  sie  auch  noch  innerhalb  der  für  die 
voraufgegangene  Karte  laufenden  Frist  aus- 

gestellt sein,  beginnt  eine  neue  zweijährige 
■  Anwartschaftsperiode.  Sämtliche  so  ent- 

stehenden Perioden  müssen,  wie  geschildert, 
durch  Beiträge  gedeckt  sein.  Da  sie  vielfach 
ineinander  übergreifen,  so  entstehen  in  zahl- 

reichen Fällen  Schwierigkeiten  bei  der  An- 
rechnung der  Marken  auf  die  einzelnen 

Perioden,  um  so  mehr  als  seitens  der  Ver- 
sicherten oder  Arbeitgeber  häufig  will- 
kürliche, den  Vorschriften  nicht  ent- 

sprechende Entwertungsdaten  auf  den 
Marken  vermerkt  werden.  Aehnliche  Schwie- 

rigkeiten ergeben  sich  vielfach  auch  daraus, 
daß  die  Versicherten  es  verabsäumen,  ihre 
Karte  binnen  zwei  Jahren  zum  Umtausch 
gegen  eine  neue  einzureichen,  wie  dies  von 
der  RVO.  vorgeschrieben  ist.  In  diesem 
Falle  beginnt  nach  zwei  .Jahren  seit  der 
Ausstellung  ohne  weiteres  eine  neue  zwei- 

jährige Frist,  die  wieder  vorschriftsmäßig 
belegt  sein  muß.  Die  BeweisLwt  dafür,  daß 
die  .Marken  richtig,  d.  h.  für  die  richtigen 
Perioden    verwendet    wurden    sind,    hat    in 
die  '-in  Falle  der  Versicherte  zu  tragen. 

Schon  diese  Andentungen  genügen,  um 
erkennen  zu   lassen,   dafi  die   Vorschriften 
Ober  die  Anwartschaft  nicht  nur  allen  Be- 

teiligten in  riefen  Einzelfällen  recht  sohwie- 
Reohts-   und    Rechenaufgaben   stellen, 

ondern  durch  einen  starken   Formalismai 
zu    I  M    fuhren,    die    weiten    Kreisen 
der  Vi  r  icherten  anver  ländlich  sind  Darauf 
läßt  -ich  freilich  erwidern,  dafi  es  sich  dabei 
im    Grunde    um    recht    niedrige    Kind 
forderungen  di     Gesetze    handelt,  und  daß 
man  im  NormalfaU  mit  weit  höheren  Bei- 

leistungen  rechnen    dürfte,   daLJ   ferner, 
•ro  überhaupt  eine  ziffernmäßige  Grenze  ga- 

ffen viinl,  ein  Vergleich  von  w  od 
hiedeneo  GrenzfäDen  «lern  fJnkund 
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stets  als  Härte  erscheinen  wird.  Immerhin 

legt  die  allgemeine  Abneigung,  deren  sich 
die  Vorschriften  über  die  Anwartschaft  er- 

freuen, den  Gedanken  an  eine  Aenderung 
des  Gesetzes  nahe.  Dabei  sollte  man  sich 
aber  klar  sein,  daß  eine  Milderung,  die 
lediglich  die  Zahl  der  Beiträge  betrifft,  an 
dem  Kern  der  Sache  vorbeigeht,  und,  so- 

bald man  sie  nicht  mehr  mit  den  früheren 

strengeren  Vorschriften  ständig  vergleicht, 
dieselbe  Antipathie  erfahren  wird  wie  die 
bisherigen  Bestimmungen.  Das  zeigt  be- 

reits die  übrigens  nur  in  seltenen  Fällen 
anwendbare  Verordnung  über  Anwartschaften 
in  der  Invalidenversicherung  v.  9./II.  1919, 
nach  der  die  Anwartschaft  als  nicht  er- 

loschen anzusehen  ist,  wenn  mindestens 
drei  Viertel  der  Zeit,  die  seit  dem  Eintritt 
in  die  Versicherung  bis  zum  Eintritt  des 
Versicherungsfalles  abgelaufen  ist,  durch 
ordnungsmäßig  verwendete  Beitragsmarken 
(nicht  Ersatztatsachen)  belegt  ist. 

Wenn  eine  Anwartschaft  nach  den  obigen 
Ausführungen  erloschen  ist,  ist  die  bis 
dahin  zurückgelegte  Wartezeit  nicht  mehr 
zu  berücksichtigen.  Es  kann  aber  unter  den 
allgemeinen  Voraussetzungen  jederzeit  eine 
neue  Wartezeit  begonnen,  eine  neue  An- 

wartschaft begründet  werden.  Daneben 
sieht  das  Gesetz  gewisse  Fälle  vor,  in  denen 

sogar  die  erloschene  Anwartschaft  wieder- 
auflebt mit  dem  Ergebnis,  daß  die  durch 

das  Erlöschen  abgebrochene  Wartezeit  wieder 
in  vollem  Umfange  zu  berücksichtigen  ist. 
Das  tritt  im  allgemeinen  ein,  wenn  der  Ver- 

sicherte nach  dem  Erlöschen  der  Anwart- 
schaft eine  neue  Wartezeit  von  zweihundert 

Beitragswochen  zurücklegt,  sei  es  auf  Grund 
der  Versicherungspflicht  oder  der  frei- 

willigen Beitragsleistung. 
Wenn  der  Versicherte  bei  Wiedereintritt 

in  die  Versicherung  das  sechzigste  Lebens- 
jahr bereits  vollendet  hat,  so  kann  die  An- 

wartschaft nur  Wiederaufleben,  wenn  er  vor 
dem  Erlöschen  der  Anwartschaft  mindestens 

tausend  Beitragsmarken  verwendet  hatte. 
(Eine  neue  Wartezeit  auf  Grund  versiche- 

rungspflichtiger Beschäftigung  kann  er  natür- 
lich auch  ohne  diese  Bedingung,  die  sich  ledig- 
lich auf  das  Wiederaufleben  der  erloschenen 

Anwartschaft  bezieht,  erfüllen.)  Nach  Voll- 
endung des  vierzigsten  Lebensjahres  ist  das 

Wiederaufleben  der  Anwartschaft  insofern 

eingeschränkt,  als  durch  freiwillige  Beitrags- 
leistung dieser  Erfolg  nur  erzielt  werden  kann, 

wenn  vor  dem  Erlöschen  mindestens  fünf- 
hundert Beitragsmarken  verwendet  waren 

und  danach  eine  Wartezeit  von  fünfhundert 

Beitragswochen  zurückgelegt  wird. 
d)  Zahlung  und  Berechnung  der 

Kente.  Sind  die  sämtlichen  geschilderten 

Voraussetzungen  gegeben,  so  ist  ein  An- 
spruch auf  Invalidenrente  begründet.     So- 

fern zur  Zeit  der  Kentenfeststellung  die 
Invalidität  nicht  bereits  wieder  behoben  ist, 
wird  die  Rente  auf  unbestimmte  Zeit  zu- 

gesprochen. Sie  kann  nur  aus  besonderen 
im  Gesetze  vorgesehenen  Gründen  entzogen 
oder  eingestellt  werden  und  erstreckt  sich, 
wenn  derartige  Gründe  nicht  vorliegen,  auf 
Lebenszeit  des  Berechtigten.  Sie  wird  in 
monatlichen  Teilbeträgen  im  voraus  gezahlt, 
und  zwar  auf  Anweisung  des  Versicherungs- 

trägers durch  die  Postanstalt,  in  deren 
Bezirk  der  Berechtigte  zur  Zeit  des  Renten- 

antrags wohnt.  Bei  Verlegung  des  Wohnorts 

wird  die  Zahlung  auf  Antrag  an  die  Post- 
anstalt des  neuen  Wohnorts  überwiesen. 

Die  Rente  setzt  sich  zusammen  aus  einem 
festen  Zuschuß  des  Reichs  in  Höhe  von 

jährlich  fünfzig  Mark  und  aus  einem  Anteil 
des  zuständigen  Versicherungsträgers,  der 
sich  nach  den  anrechnungsfähigen  Beitrags- 

wochen richtet.  Bei  diesem  Anteil  werden 

ein  Grundbetrag  und  Steigerangssätze  unter- schieden. 

Der  Grundbetrag  wurde  bisher  nach  fünf- 
hundert Beitragswochen  berechnet ;  waren  weniger 

nachgewiesen,  so  wurden  zu  den  vorhandenen 
so  viele  Beiträge  niedrigsten  Satzes  (Lohnklasse  I) 
zugezählt,  daß  fünfhundert  herauskamen.  Falls 
mehr  als  fünfhundert  vorhanden  waren,  schieden 
bei  der  Berechnung  des  Grundbetrages  die 
überzähligen  der  niedrigsten  verwendeten  Bei- 

tragsklassen aus.  Für  jede  Beitragswoche 
wurden  angesetzt 

in  der  Lohnklasse      I  12  Pfennig 
„    „  „  II  14       „ 
„     „  „  HI  16       ,, 
„     „  „  IV  18      „ 
„    „  „  V  20      „ 

Die  Steigerungssätze,  die  für  jede  Beitrags- 
woche in  Ansatz  kommen,  betrugen  bisher  je 

nach  der  Lohnklasse  3,  6,  8,  10  oder  12  Pfennig. 
Krankheits-  und  Militärwochen  zählten  als 
Beiträge  der  II.  Lohnklasse.  Die  niedrigste 
Invalidenrente  belief  sich  danach  auf  50  + 
500.0,12  +  200.0,03  =  116  Mark  im  Jahr.  Für 
jedes  Kind  des  Rentenempfängers  unter  15  Jahren 
erfuhr  seine  Rente  eine  Erhöhung  um  ein  Zehntel 
ihres  Betrages. 

Die  Invalidenrente  war  bereits  in  der  Zeit 
vor  dem  Kriege  in  den  meisten  Fällen  nicht 
geeignet,  dem  Berechtigten  auch  nur  den  not- 

dürftigen Lebensunterhalt  zu  gewährleisten. 
Infolge  der  fortschreitenden  Geldentwertung 
sank  sie  fast  zur  Bedeutungslosigkeit  herab. 
Seit  dem  Jahre  1918  wurde  deshalb  versucht, 
der  Not  der  Rentenempfänger  durch  Zulagen  zur 
Invalidenrente  zu  steuern.  Die  Zulage  betrug 
zunächst  8,  dann  20  Mark  monatlich.  Durch  das 
Gesetz  über  Abänderung  der  Leistungen  und 
der  Beiträge  in  der  Invalidenversicherung  vom 
20.  Mai  1920  (RGBl.  S.  1091)  wurde  die  monat- 

liche Zulage  auf  30  Mark  erhöht.  Das  Gesetz 

gewährte  den  Rentenempfängern  einen  Rechts- 
anspruch auf  diese  Zulage,  der  aber  nicht  im 

instanziellen  Verfahren,  sondern  nur  durch  Be- 
schwerde im  Aufsichtswege  durchgesetzt  werden 

konnte.    Keinen  Anspruch  auf  Zulage  hatten  die- 
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jenigen  Personen,  die  anf  Grund  der  Militär- 
versorgongsgesetze  eine  Rente  für  Minderung 
ihrer  Erwerbsfähigkeit  am  mehr  als  zwei  Drittel 
oder  eine  Hinterbliebenem"*  gjen. Nach  dem  Gesetz  aber  eine  außerordentliche 
Beihilfe  für  Empfänger  von  Renten  aus  der 
Invalidenversicherung  vom  26.  Dezember  1920 
in  der  Passung  der  Bekanntmachung  vom 
11.  April  1921  wurde  ferner  vom  1.  Januar  1921 
ab  den  Empfängern  der  Rentenzulage  eine 
monatliche  Beihilfe  von  40  Mark  gewährt. 
Falls  diese  Personen  auf  Grund  eines  Militär- 

versorgungsgesetzes eine  Versorgung  erhielten, 
wurde  ihnen  die  Beihilfe  nur  insoweil  gewährt, 
als  sie  die  Militärversorgung  überstieg.  Als 
\  sorgung  in  diesem  Sinne  war  jeder  Renten- 

oder isehen,  auf  den  nach 
den  Militärvei  bI  en  ein  rechtlich 
verfolgbarer  Anspruch  besteht. 

Durch    das    G.    über    die    anderweite 
i  rL  istungon  und  der  Beitiäge 

in    der    Invalidenversicherung    v.    23./VII. 
1921    (RGBJ.     S.    984).    ist    die    Renten- 

berechnung    Beil    dem    .">.  \"  III.    1921    auf 
eine  andere  Grandlage  gestellt.    Der  Reichs- 
susehuß  ie   bisher  50   M.      Den 

Grundbetrag    des    Anteils,    den    der    Yer- 
richi  ;  r  zu  leisten  hat,  ist  dagegen 
einheitlich     für     alle      Invalidenrenten     auf 

1.  beziffert  Die  für  jede  vom  1.  X.  192L 
.1'    Euröfl  -'  I e  i  ■    Beitrag3woche   anzurcch- 

ätze  betragen  in  Zukunft 
1".  '.    120,    150,    180    Pf.   je 

den  neuerdings   unterschiedenen  acht 
I.  \   bü    11).    Krankheitszeiten 

len   Beiträgen   der   zweiten   Lohn- 
klai  itzt     Bis   auf  wei 

nach  dem  3.  VI II.  1921  fest- 
i.ui  600  M.  jährlich  erhöht,  so 

daß  die  niedrig  .  für  die  in  vollem 
i  d  Sätze  maßgebend  sind, 

büß)  -f-  360  -M.  (Grund- 

Stei- 
\L   (Erhöhung),   zu- 

d.     Ilii    der 
t  Lö  Jahrei 

lim    96  Bf.   jährlich 
t  Ii.  bei  zwei  Kindern 

I 
rhall  der  Ren- 

be- 

•'•llt. 

G.    \. Ife    nach    
dem 

■:    der    1  a     ing    v. II.  IV.  1921  komm«  d   . .  l.  \.  1921  ab  in 
dl.    An  ihrei  ■  ln- 

fm  monat- 

■ 

aufhalten,  •  wan- 
den. ;ern    und    ähnl 

Körperschaften,  auf  welche  der  Renten- 
anspruch übergegangen  ist,  wird  die  Er- 

höhung nicht  gewährt. 
Eine  Reihe  von  Jahren  hindurch  werden 

die  Steigerungssätze  der  Invalidenrenten 
.auch  bei  den  nach  neuem  Rechte  fest- 

gestellten Renten  noch  nach  den  unter  dem 
bisherigen  Recht  geleisteten  Beiträgen  zu 
berechnen  sein.  Für  diese  Beiträge  bleiben 
die  alten  Steigerungssätze  von  3,  6,  8,  10, 
12  Pf.  nach  den  alten  Lohnklassen  I  bis  V 

maßgebend,  Militärdienst  in  Mobilmachungs- 
oder Kriegszeiten  wird  aber  auch  in  diesen 

1  allen  Beiträgen  der  neuen  Lohnklasse  B 
(Steigerungssatz  30  Pf.),  sonstige  Militär- 

dienst- und  Krankheitszeiten  Beiträgen  der 
Lohnklasse  A  (Steigerungssatz  10  Pf.)  gleich- 

geachtet. Bis  zum  31./XII.  1920  sind  insgesamt 
(abgesehen  von  Posen,  Elsaß-Lothringen  und 
der    Pensionskasse    der    Reichseisenbahnen) 
2  928  280  Invalidenrenten  festgesetzt  worden, 
von  denen  an  dem  erwähnten  Tage  988  837 liefen. 

Im  Jahre  1919  wurden  einschließlich  der 
Alters-  und  Hinterbliebenenrenten  sowie  der 
Rentenzulagen  4G5  G14 199  M.  für  Renten 
aus  der  Invalidenversicherung  gezahlt,  von 
denen  der  Anteil  des  Reichs  96  241904  M. 

betrug.  Mehr  als  174  Mill.  M.  entfielen  allein 
auf  die  Rentenzulagen. 

e)  Entziehung,  Einstellung,  Um- 
wandlung, Sachleistungen.  Sonstige 

Wegfallsgründe.  Die  Invalidenrente,  mag 
sie  für  vorübergehende  oder  dauernde  In- 

validität bewilligt  Beul,  wird  dem  Empfänger 
wieder  entzogen,  wenn  er  infolge  einer 

i!  liehen  Aenderung  in  seinen  Verhält- 
nissen  nicht  mehr  invalide  ist.  Als  wesent- 

liche Aenderung  der  Verhältnisse  hat  die 
Rechtsprechung  lediglich  eine  Besserung  in 
dem  körperlichen  oder  geistigen  Zustande 
de-  Rentenempfänger  aufgefaßt,  nicht  bei- 
spiel  weise  eine  Verbes  erung  der  Wirtschaft- 

Lage  au  onstigen  Gründen,  i  las 
könnte  mit  Rücksicht  darauf,  daß  die 
Sozialversicherung  d  ie  Bekämpfung  der  durah 
Invalidität     drohenden     oder     \  erur -achten 
Notlage    bezweckt,    bedenklich    erscheinen. 

;    i  t    die    erwähnte    A  iffassung 
juristisch  einwandfrei,  denn   d       I  hat 
nur  eine  Aenderung  im  Auge,  die  für  die 
Invalidität    der   Rentenempfänger   von   Be- 

deutung ist,  und  eine    olohe  kann  nur  in  der 
: liehen   odei  ii   Leistungsfähig- 

nt  werden,    Es  kommen  also  im 
■  Lüchen    in    Betracht    di  fung 

■  ing  von  Krankbeitserscheinurj 
neinbefindens,    der 

Len   (Schreiben   mit 
der  linken  Hand),  u  nung  an  den 
durch  len   bedii  \  md.      in 
allen  i  .  ■  teflung 
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zu  verlangen,  in  welchen  besonderen  Um- 
ständen die  wesentliche  Besserung  zu  er- 

blicken ist. 
Die  Entziehung  der  Rente  erfolgt  durch 

einen  von  dem  Versicherungsträger  zu  er- 
lassenden Bescheid,  der  mit  Ablauf  des  auf 

seine  Zustellung  folgenden  Monats  wirksam 
wird. 

Von  der  Entziehung  zu  unterscheiden 
ist  die  Einstellung  der  Rente,  die  ebenfalls 
durch  Bescheid  erfolgt,  der  aber  in  diesem 
Falle  den  Zeitpunkt  seiner  Wirkungen  selbst 
bestimmen  darf.  Sie  findet  statt  in  den 
Fällen,  in  denen  die  Rente  nach  gesetzlicher 
Vorschrift  „ruht".  Sie  ruhte  nach  den  bis- 

herigen Vorschriften  neben  einer  reichs- 
gesetzlichen Unfallrente,  soweit  beide  zu- 

sammen den  siebeneinhalbfachen  Grund- 
betrag der  Invalidenrente  übersteigen 

würden.  Diese  Vorschrift  hat  das  G.  v. 

23./VII.  1921  mit  Wirkung  y.  l./X.  1921 
ab  beseitigt.  Dagegen  ist  wie  bisher,  falls 
die  Invalidität  durch  den  Unfall  verursacht 
ist,  die  Invalidenrente  nur  insoweit  zu  zahlen, 
als  sie  die  von  dem  Berechtigten  tatsächlich 
bezogene  Unfallrente  übersteigt.  Ferner  j 
ruht  die  Rente,  solange  der  Berechtigte ' 
eine  Freiheitsstrafe  von  mehr  als  einem  j 
Monat  verbüßt  oder  in  einem  Arbeitshaus 
oder  einer  Besserungsanstalt  untergebracht 
ist.  Hat  er  im  Inland  Angehörige,  die  er 
ganz  oder  überwiegend  aus  seinem  Arbeits- 

verdienst unterhalten  hat,  so  wird  diesen 
die  Rente  überwiesen.  Die  Rente  ruht  | 
weiterhin,  solange  sich  der  Berechtigte  frei- 1 
willig  gewöhnlich  im  Auslande  aufhält,  und  | 
unter  gewissen  Bedingungen  bei  aus- 

gewiesenen Ausländern.  Für  ausländische 
Grenzgebiete  und  solche  auswärtigen  Staaten, 
deren  Gesetzgebung  Deutschen  und  ihren 
Hinterbliebenen  eine  entsprechende  Fürsorge 
gewährt,  kann  der  Bundesrat  (Reichsrat) 
das  Ruhen  der  Rente  ausschließen.  Das  ist 
bereits  unter  der  Herrschaft  des  IVG.  für 

zahlreiche  Grenzgebiete  geschehen.  Schließ- 
lich findet  ein  Ruhen  der  Rente  statt,  wenn 

und  solange  sie  mit  einer  anderen,  und  zwar 
höheren  Rente  aus  der  Invaliden-  und 
Hinterbliebenenversicherung  zusammen- 

treffen würde. 
Stellt  sich  heraus,  daß  die  zunächst  nur 

als  vorübergehend  angesehene  Invalidität 
sich  zu  einer  dauernden  entwickelt  hat,  so 
ist  die  bisherige  Krankenrente  in  eine  In- 

validenrente (für  dauernde  Invalidität)  um- 
zuwandeln. Diese  Umwandlung  bringt,  ob- 

wohl die  beiden  Rentenarten  im  allgemeinen 
wesensgleich  sind,  in  vielen  Fällen  für  den 
Berechtigten  einen  Vorteil  dadurch,  daß 
die  von  ihm  bezogene  Krankenrente  auf  die 
neu  zu  berechnende  Wartezeit  wie  eine 
nachgewiesene  Krankheitszeit  anzurechnen 
ist.  Der  Unterschied  ist  allerdings  nur  gering- 

fügig, denn  da  in  den  Fällen,  in  denen 
Krankheitszeiten  überhaupt  zur  Anrechnung 
kommen,  regelmäßig  26  Wochen  bereits  bei 
der  Festsetzung  der  Krankenrente  berück- 

sichtigt sind  und  die  Anrechnung  nur  bis 
zur  Dauer  eines  Jahres  zulässig  ist,  kommen 
nur  noch  höchstens  26  Wochenbeiträge  der 
Lohnklasse  II,  neuerdings  der  Lohnklassen 
A  oder  B  hinzu. 

An  die  Stelle  der  Invalidenrente  können 
gewisse  andere  Leistungen  treten.  Es 
können  nämlich  Gemeinden  oder  Gemeinde- 

verbände mit  Genehnrgung  der  höheren 
Verwaltungsbehörde  bestimmen,  daß  unter 
gewissen  Voraussetzungen  die  Renten  bis 
zu  zwei  Dritteln  nicht  bar  bezahlt,  sondern 
von  der  Gemeinde  des  Wohnorts  in  Sachen 
gewährt  werden.  In  diesem  Falle  geht  der 
dadurch  ersetzte  Rentenanspruch  auf  die 
Gemeinde  über.  Ferner  können  bei  Trunk- 

süchtigen Sachleistungen  an  die  Stelle  der 
Rente  treten. 

Auch  kann  der  Versicherungsträger  den 
Rentenempfänger  auf  seinen  Antrag  in 
einem  Invalidenhause  oder  einer  ähnlichen 
Anstalt  unterbringen  und  dazu  die  Rente 
ganz  oder  teilweise  verwenden. 

Schließlich  kann  an  Stelle  der  Invaliden- 
rente eine  Kapitalabfindung  im  dreifachen 

Jahresbetrage  der  Rente  treten.  Das  ist 
aber  nur  zulässig  bei  Ausländern,  die  sich 
gewöhnlich  im  Auslande  aufhalten,  sofern 
sie  nicht  etwa  wegen  der  Verurteilung  in 
einem  Strafverfahren  ausgewiesen  sind. 

Der  Invalidenrentenanspruch  ist,  ab- 
gesehen von  den  Fällen  der  Entziehung, 

Einstellung  und  Ablösung  durch  andere 
Leistungen  zeitlich  nur  durch  das  Ableben 
des  Berechtigten  beschränkt.  Die  Rente 
endet  mit  Ablauf  des  Sterbemonats.  Wenn 
beim  Tode  des  Berechtigten  die  Rente  noch 
nicht  in  vollem  Umfange  ausgezahlt  ist,  so 
geht  der  Anspruch  insoweit  auf  die  Erben 
über,  und  zwar  hat  die  RVO.  unter  An- 

lehnung an  das  IVG.  eine  besondere  Erb- 
folge festgesetzt.  Es  sind  nacheinander  be- 

zugsberechtigt der  Ehegatte,  die  Kinder, 
der  Vater,  die  Mutter,  die  Geschwister, 
wenn  sie  mit  dem  Empfänger  zur  Zeit  des 
Todes  in  häuslicher  Gemeinschaft  gelebt 
haben.  Sind  Verwandte  dieser  Art  nicht 
vorhanden,  so  tritt  nach  der  Rechtsprechung 
ergänzend  die  bürgerlich-rechtliche  Erbfolge 
ein.  In  gleicher  Weise  sind  die  Erben,  falls 
der  Berechtigte  nach  Erhebung  des  Renten- 

anspruchs, aber  vor  Feststellung  der  Rente 
verstirbt,  zur  Fortsetzung  des  Renten- verfahrens berechtigt. 

Der  Anspruch  auf  die  einzelnen  monat- lichen Rententeile  kann  auch  anderweit  in 

Wegfall  kommen.  Er  verjährt  in  vier  Jahren 
seit  der  Fälligkeit  der  einzelnen  Leistung; 
für  die   Verjährung  gelten  im  allgemeinen 
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die  Vorschriften  des  bürgerlichen  Rechts. 

Er  kann  in  gewissen,  von  der  RVO.  aus- 
drücklich aufgeführten  Fällen  aufgerechnet 

und  schließlich  in  eng  begrenztem  Rahinen 
übertragen,  verpfändet  und  gepfändet  werden. 

IV.  Die  Träger  der  Versicherung. 

1.    Versicherungsanstalten.       a)    All- 
gemeines.   Sitz.    Bezirk.    Um  die  in  den 

vorstehenden  Ausführungen  gekennzeich- 
neten Zwecke  der  Arbeitcrversicherung  zu 

erreichen,  sind  verschiedene  Wege  denkbar. 
Auf  den  ersten  Blick  scheint  es  am  natür- 

lichsten, wenn  das  Reich  seihst,  der  Schöpfer 

dieser  Fürsorge,  sie  mit  seinem  Behörden- 
organismus und  mit  eigenen  Mitteln  durch- 

führte. Die  Aufbringung  der  Mittel  wäre  in 
diesem  Falle  eine  Krage  der  Steuergesetz- 

gebung. Ansätze  zu  einer  derartigen  Re- 
gelung finden  sich  in  dem  Reichszuschuß, 

der  in  Höhe  von  60  II.  zu  jeder  Invaliden- 
rente gewährt  wird.  Abgesehen  hiervon, 

sollte  aber  statt  de88en  eine  seihständige 
Organisation  geschaffen  werden,  die  nicht 
nur  die  Aufgaben  der  gedachten  Fürsorge 
erfüllte,  sondern  auch  für  die  Aufbringung 
der  erforderlichen  Mittel  sorgte.  Dabei 
stand  von  vornherein  [est,  das  sowohl  die 
Arbeitgeber  wie  die  Arbeitnehmer  an  den 

teiligt  v.  erden  Bollten,  und  erst 
hierdurch  gewann  ja  die  gesamte  Institution 
den    Charakter    en  chernng.       Im 
übrigen  war  Eunächsl  an  eine  Anlehnung 
an  die  Träger  der  Unfallversicherung,  die 
Her.  'haften     und     Ausführungs- 

.   gedacht.      Ks   wurde   ferner   der 

die    Aufgaben    der    In- 
validenversicherung den    Krankenkassen  zu 

Übertrag,  n.   Auch  die  bereit!  beider  Dnfall- 

'•herung  ins  Auge  gefaßte  Möglichkeit, 
•   chernngsanstalt   zu 

:;.    wurde    wiederum    erörtert.      Es 
■nlliehen     uiii     eine 

An      ( .runden 
der    Z  t    kam    schließlich    das 

L-  u.  A\  -  Vorschrift,  daß  die  Ver- 
■  durch   Versicherungsanstalten  er- 

folg.  mmung  der    Landi  - 
rrgierungen  mit   Genehmigung  di     Bundes- 

.  .ummunah  erb&nde    ihres 
■    di      Bui 

itaal  .-den  sollten.   Auch  sollte 
für  laten    oder    mehrere 

tnunalverbände    eine    gemein- 
dt  errichte!   werden 

rat 

ZUg' 
h  naturgemäß 

•  inde  anfuhren.      Immer- 
hin 

fcicherung   de: 

gar  den  Krankenkassen  zu  übertragen,  als 
der  am  wenigsten  glückliche  bezeichnet 
werden.  Die  Gründe,  die  für  und  gegen  die 

verschiedenen  Lösungen  der  Organisations- 
frage sprachen,  sind  sorgfältig  gegeneinander 

abgewogen  in  dem  allgemeinen  Teil  der 
Begründung  des  Gesetzentwurfs  v.  22./XI. 
1888.  Man  kann  behaupten,  daß  die  Lösung, 
für  die  das  L-  u.  AVG.  sich  entschied,  sich 
im  allgemeinen  bewährt  hat.  Sie  ist  daher 
auch  in  das  IV G.  und  weiterhin  in  die 
RVO.  übergegangen. 

Nach  dem  Ausscheiden  der  Landes- 

versicherungsanstalten Posen  und  Elsaß- 
Lothringen  bestehen  zurzeit  neunundzwanzig 

Versicherungsanstalten:  Ostpreußen,  West- 
preußen, Berlin,  Brandenburg,  Pommern, 

Schlesien,  Sachsen-Anhalt,  Schleswig-Hol- 
stein, Hannover,  Westfalen,  Hessen-Nassau, 

Rheinprovinz,  Oberbayern,  Niederbayern, 
Pfalz,  Oberpfalz,  Oberfranken,  Mittelfrankenr 
Unterfranken,  Schwaben,  Sachsen,  Württem- 

berg, Baden,  Hessen,  Mecklenburg,  Thü- 
ringen, Oldenburg,  Braunschweig,  Hanse- städte. 

Die  Versicherungsanstalten  sind  ihrem 
juristischen  Wesen  nach  soziale  Anstalten, 
d.  h.  organisierte  Zweckgebilde,  die  mit 
selbständiger  Rechtsfähigkeit  ausgestattet 
sind.  Ihr  Anstaltscharakter  unterscheidet  sie 

von  den  Trägern  der  Unfallversicherung,  den 

Berufsgenossenschaften,  die  körperschaft- 
lich organisiert  sind,  d.  h.  eine  Mehrheit 

von  Rechtssubjekten  zu  einer  Rechtseinheit 
zusammenfassen.  Beide  sind  Persönlich- 

keiten des  öffentlichen  Rechts, 

Als  territoriale  Gebilde  müssen  die  Ver- 
sicherungsanstalten einen  Sitz  und  einen 

Bezirk  haben.  Der  Sitz  bezeichnet  den  Ort, 

von   dem   aus  die   Verwaltung  geführt  wird. 
Er  wird  durch  die  Landesregierung  oder  die 
lieteil  gten  Landesn  Vierungen  bestimmt.    1  lex 
Bezirk  der  Anstalt  bedi  ntel  den  örtlichen  Be- 

reich, innerhalb  dessen  Bie  die  Beschäftigten 
erfaßt  Maßgebend  für  die  Zugehörigkeil  so 
dii  i  r  od<  i  u  oei  Versicherungsanstalt  ist  also 
der  Beschäftigungsort  AK  olchergül  im  all- 

gemeinen der  Ort,  an  dem  eine  Beschäf- 
i  l  in  g  tat  achlich  stattfindet  Bei  ein- 
tu  Ini  ii  au-  v.  .u  bei  ortlich  wechseln- 

den Arbeiten  i  i  die  feste  Arbeitsstätte,  von 
dt  r  bui  die  Bi  i  bi  tattfindet  ■ 

i  ii  Fallen  «  ird  der  Sitz 
Beti  eb    "der  der  Leitung  als  Beschäf- 

I  Im  ii.    Auch  wenn  ein  Solche! 
lall  nicht  vorliegt  kann  mit  Zustimmung 

',  ■  i   cherui  g  an  talten  die  Versicherung bei    der   für   den    Betriebssits   instand 

Anstalt  erfolg.i  Dies«  umfaßt  ferner  auch 
.  od  cum  in  Betriebe  \  orüb<  rg»  bi  od  im 

Auslände  beschäftigten  Personen,  ein  l ■•dl, 
erährend  d  ?  in  •*■ 

beblicher  Bedeutun  ist. 
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Der  Bezirk  der  Anstalt  ist  das  Gebiet, 
für  das  sie  errichtet  ist.  Er  wird  von  der 

Landesregierung  oder  den  beteiligten  Landes- 
regierungen mit  Genehmigung  des  Reichsrats 

bestimmt.  Er  ändert  sich  ohne  weiteres, 
wenn  der  Verwaltungsbezirk,  für  den  die 
Anstalt  errichtet  ist,  sich  ändert.  Abgesehen 
hiervon  ist  eine  Aenderung  der  Bezirke  auf 
Antrag  (des  Ausschusses,  eines  Bundes- 

staats, der  Provinzialvertretungen)  mit  Ge- 
nehmigung des  Reichsrats  zulässig.  Auch 

eine  Zusammenlegung  oder  Teilung  der  An- 
stalten und  ihrer  Bezirke  ist  unter  den- 
selben Voraussetzungen  möglich,  aber  an 

die  Zustimmung  des  Reichstags  gebunden. 
b)  Organe.  Vorstand.  Die  Ver- 

sicherungsanstalt bedarf,  um  als  Rechts- 
subjekt leben  zu  können,  der  Organe,  die 

für  sie  handeln,  sie  verwalten  und  vertreten. 
Sie  bedarf  dazu  in  erster  Linie  eines  Vor- 

stands, der  nach  der  RVO.  die  Anstalt  ver- 
waltet, soweit  Gesetz  oder  Satzung  nichts 

anderes  bestimmt.  Er  ist  der  gesetzliche 
Vertreter  der  Anstalt.  Seine  Vertretungs- 

macht kann  nur  durch  das  Gesetz  oder  in 
dem  vom  Gesetz  vorgesehenen  Rahmen 

durch  die  Satzung  mit  "Wirkung  gegen  Dritte beschränkt  werden.  Der  Vorstand  hat  die 
Eigenschaft  einer  öffentlichen  Behörde.  Er 
setzt  sich  zusammen  aus  beamteten  und 

nichtbeamteten  Mitgliedern.  Die  erst- 
genannten müssen  Beamte  des  Gemeinde- 

verbands oder  Bundesstaats  sein,  für  den 
die  Versicherungsanstalt  errichtet  ist.  Ihre 
Zahl  ist  nicht  vorgeschrieben,  richtet  sich 
vielmehr  nach  dem  Bedürfnis.  Einer  von 
ihnen  wird  zum  Vorsitzenden  bestellt.  Die 
nichtbeamteten  Mitglieder  bestehen  je  zur 
Hälfte  aus  Vertretern  der  Arbeitgeber  und 
der  Versicherten.  Sie  werden  von  dem  Aus- 

schuß der  Versicherungsanstalt  nach  den 
Grundsätzen  der  Verhältniswahl  gewählt, 
verwalten  ihr  Amt  unentgeltlich  als  Ehren- 

amt und  erhalten  lediglich  Ersatz  ihrer 
baren  Auslagen  und  Ersatz  für  Zeitverlust 
oder  entgangenen  Arbeitsverdienst.  Ihre 
Zahl  sowie  die  Gegenstände,  bei  deren  Er- 

ledigung innerhalb  des  Vorstands  sie  mit- 
zuwirken haben,  wird  durch  die  Satzung 

bestimmt.  Dabei  ist  ihnen  gegenüber  den 
beamteten  Mitgliedern  sogar  insofern  ein 
größerer  Einfluß  eingeräumt,  als  sie  bei  der 
Beschlußfassung  in  der  Mehrzahl  sein  müssen. 
Diese  Beteiligung  des  Laienelements  an  der 
Verwaltung  der  Vorstandsgeschäfte  war  im 
L-  u.  AVG.  nicht  vorgeschrieben,  ist  viel- 

mehr erst  durch  das  IV G.  eingeführt  und 
von  der  RVO.  übernommen  worden.  Außer 
den  bezeichneten  Mitgliedern,  aus  denen 
sich  der  Vorstand  zusammensetzen  muß, 
können  ihm  auf  Grund  der  Satzung  noch 
andere  besoldete  oder  unbesoldete  Mit- 

glieder   angehören,    insbesondere    Sachver- 

ständige wie  Aerzte,  Mathematiker,  Ver- 
sicherungstechniker. 

Ausschuß.  Ein  weiteres  Organ  der 
Versicherungsanstalt  ist  der  Ausschuß,  der 
nach  der  Begründung  des  Entwurfs  des 
I.-  u.  AVG.  den  Beteiligten  eine  wirksame 
Teilnahme  an  der  Verwaltung  sichern  und 
die  Funktionen  einer  Generalversammlung 
der  Interessenten  wahrnehmen  soll.  Er  be- 

steht je  zur  Hälfte  aus  Vertretern  der 
Arbeitgeber  und  der  Versicherten  und  zählt 
mindestens  zehn  Mitglieder.  Diese  werden 
von  den  Versicherungsvertretern  bei  den 
Versicherungsämtern  des  Anstaltsbezirks  je 
getrennt  von  den  Arbeitgebern  und  den 
Versicherten  gewählt  und  müssen  im  Bezirk 
der  Versicherungsanstalt  wohnen.  Die  dabei 
zu  beobachtende  Wahlordnung  wird  von 
der  obersten  Verwaltungsbehörde  erlassen, 

die  auch  die  "Wahl  durch  einen  Beauftragten leitet.  Der  Ausschuß  hat  insbesondere  die 
nichtbeamteten  Vorstandsmitglieder  zu 
wählen,  den  Voranschlag  festzusetzen,  die 
Jahresrechnung  abzunehmen,  die  Satzung 
zu  beschließen  und  gegebenenfalls  zu  ändern. 
Weitere  Aufgaben  können  ihm  durch  die 
Satzung  übertragen  werden,  doch  darf  da- 

durch die  dem  Vorstande  obliegende  Ver- 
waltung oder  die  den  beamteten  Mitgliedern 

zugewiesene  Führung  der  laufenden  Ge- 
schäfte nicht  ungebührlich  beeinträchtigt 

werden.  An  der  Vertretung  der  Anstalt 
nimmt  der  Ausschuß  neben  dem  Vorstande- 

teil bei  dem  Erwerb,  der  Veräußerung  oder 
Belastung  von  Grundstücken  im  Werte  von 
mehr  als  1000  M.,  abgesehen  von  einem  Er- 

werb im  Zwangsversteigerungsverfahren,  den 
der  Vorstand  allein  bewirken  kann. 

Einige  Versicherungsanstalten  haben  eine 
besondere  Ausschußkommission  gebildet,  die 
bei  vielköpfigen  Ausschüssen  den  Vorzug 
der  größeren  Beweglichkeit  hat.  Ihre  Auf- 

gaben bestimmt  die  Satzung.  Selbstverständ- 
lich kann  sie  in  den  Fällen,  in  denen  das 

Gesetz  die  Beschlußfassung  des  gesamten 
Ausschusses  verlangt,  dessen  Mitwirkung 
nicht  ersetzen. 

c)  Satzung.  Im  Rahmen  der  gesetz- 
lichen Vorschriften  schafft  sich  die  Ver- 

sicherungsanstalt selbst  das  Recht,  nach 
dem  sie  lebt.  Dies  geschieht  durch  eine 
Satzung,  die  jede  Versicherungsanstalt  haben 
muß.  Die  Satzung,  die  vom  Ausschuß  be- 

schlossen wird  und  der  Genehmigung  der 
Aufsichtsbehörde  bedarf,  gibt  Sitz  und 
Bezirk  der  Versicherungsanstalt  an  und  muß 
über  eine  Reihe  von  Gegenständen  be- 

stimmen, insbesondere  über  den  Namen  der 
Anstalt,  Zahl  der  Laienvertreter  im  Vorstand 
und  die  Angelegenheiten,  in  denen  sie  an 
der  Beschlußfassung  zu  beteiligen  sind,  über 
die  Form  der  Willenserklärungen  des  Vor- 

stands, die  Art  seiner  Beschlußfassung  und 
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seine  Vertretung  nacli  außen.  ül)er  die  Ver- 
tretung der  Anstalt  gegenüber  dem  Vorstande, 

Art  der  Bekanntmaohangen  und  die  Aende- 
rung  der  Satzung.  Wie  die  ursprüngliche 
Satzung  bedarf  auch  ihre  Aenderung  der 
Genehmigung  der  Aufsichtsbehörde,  Gegen 
ihre  Versagung  ist  Beschwerde  an  den 
Reichsrat  zulässig. 

d)  Vermögen.  Die  Versicherungsanstalt 
kann  als  Rechtssubjekl  Rechte  erwerben 
und  Verbindlichkeiten  eingehen.  Die  Quellen 

ihres  Vermögens  wurzeln  im  öffentlichen 
Recht 

Das  Vermögen  zerfiel  seit  dem  IVti.  in  zwei 
indteile,  Sie  —  freilich  nur  bachmäßig  — 

Streng    voneinander    zu    scheiden    waren,    das 
I  a    und    d.i-    Sonder  vermögen. 
Das    (.ii'ini'invi'rmügen    beruhte    auf    einer    Art 
Gemeinschaft  sämtlicher  Versicherungsanstalten 
bei  der  Bestreitung  der  Rentenlasten  im  Inter- 

.  isgleichs  in  der  Vermögens- 
läge.     Aus  dein   Gemeinvermögen   wurden  die 

der     Invalidenrenten     und     die 
Zuschösse    für    Kinderrenten,    die    Anteile   der 

OStalten  KD  den  Altersrenten  und 
an  den  Leistungen  der  Hintorbliebenenversiche- 
rung,    die  ■   der    Reinen   infolge   von 
Militärdienst-   und   rtrankheitswochen  und  die 

tenaufrundungen    bestritten.      Die   übrigen 
Dichtungen    fielen    dem    Sondervermögen 

zur  Last,  bildeten  im  Gegensätze  zur  Gemeinlast 
I  ist,  insbesondere  also  die  Steigerungs- 

der    Invalidenrenten,    die    das    Sonder- 
Anstalt    belasteten,    der 

n  «raren.     In  das 
ch  der  RVO.  zunächst 

:  rt    der    Versicherungsbeiträge, 
seit  < J ■  •  r 1 1  i.  Januar  1911  60  rom  Hundert  (G. 

iL'.  VI.  1916). 

VII.   L921  ist  diese 

in    Wegfall  ge- 
kon.  ist  vorgeschrieben, 
dati   jeder    Versieb  r    mit    einem 

tel  der  B               lastet  wird,  die  an 
m   ihm   festgesetzter    Renten 
All  iten- 

zahl  i    •                                         ohl    dem 
I  ehe  Ver- 

ibe   ihrer   Bei- 

drei    fie- 
lt. 

zum 

rj   Anleih  •■    d       i: 
len.       Im 

anzu  h  darf  In 

zur  Half' 

allen 

inzu- :.    I  '•  r  Haupt- 
fall,    in    dem 

Anlage  fur  [Jnternebmui  nließ- 
lich   oder   üb  Bf 

Pflichtigen  zugute  kommen.  Zu  gewissen 
einzelnen  Geschäften  von  besonderer  Trag- 

weile bedarf  es  ebenfalls  der  Genehmigung. 
Eine  Verwendung  des  Vermögens  darf  nur 
für  die  gesetzlich  vorgeschriebenen  oder  zu- 

gelassenen Zwecke  geschehen.  Dahin  gehört 
in  erster  Linie  die  Befriedigung  der  Ansprüche 
aus  der  Invaliden-  und  llinterbliebenen- 
versicherung,  ferner  die  durch  Uebernahme 
des  Heilverfahrens  entstehenden  Kosten, 

die  in  gewissem  Rahmen  zugelassenen  Auf- 
wendungen zum  wirtschaftlichen  Nutzen  der 

Rentenempfänger  und  der  Versicherten  sowie 
ihrer  Angehörigen  und  die  Verwaltungskosten. 
Für  die  Erfüllung  der  Verbindlichkeiten 
haftel  der  Genieindeverband,  für  den  die 
Anstalt  errichtet  ist,  im  Falle  seines  Un- 

vermögens der  Bundesstaat.  Sind  mehrere 
Verbände  oder  Staaten  beteiligt,  so  haften 
sie  nach  dem  Verhältnis  ihrer  Einwohner- 

zahl. Das  Reinvermögen  der  Versicherungs- 
anstalten mit  Ausnahme  von  Posen  und 

Elsaß-Lothringen  betrug  am  Schlüsse  des 
Jahres  1919  2  118  798  71G  M.  Dabei  sind 

die  vorhandenen  Wertpapiere  und  Dar- 
lehnsforderungen  zum  Ankaufs-  oder  Aus- 

zahlungspreis  angesetzt,  während  der  Bilanz- 
wert um  etwa  M7^  IM i  11.  M.  geringer  war. 

e)  Aufsicht.  Die  Versicherungsanstalten 
unterstehen  der  Aufsicht  des  Reichsver- 

sicherungsamts,  in  den  Bundesstaaten,  die 
ein  Landesversicherungsamt  errichtet  haben, 
der  Aufsichl  dieser  Behörde.  Die  Aufsicht 
erstreckt  sich  darauf,  daß  Gesetz  und 
Satzung  beobachtet  werden.  Ihr  unter- 

liegen auch  die  Genesungsheime,  Heil-  und 
Pflcgeanslaltcn,  die  von  den  Versicherungs- 

anstalten errichtet  oder  unterhalten  werden. 

Zu  Besichtigungen  dieser  Einrichtungen  kann 
die  Aufsichtsbehörde  Vertreter  der  Arbeit- 

geber und  der  Versicherten  zuziehen.  Nach 
dem  [.-  ii.  AVG.  war  für  den  Bezirk  jeder 
Versicherungsanstalt  zur  Wahrung  der  In- 
t  < -r- -  -  eu  der  übrigen  Versicherungsanstalten 
und  des  Reichs  ein  Staatskommissar  zu  be- 

stellen, der  allen  Verhandlungen  der  Organe 
mit  beratender  Stimme  beiwohnen  durfte 
und  insbesondere  geg  >n  R  intenfesl  Stellungen, 
durch  die  die  Versicherungsanstall  belastet 
wurde,  Rechtsmittel  einlegen  konnte.  D 

Einrichtung  ist  bereit-  durch  das  IVG.  be- 
•i     und     damit     CUM     Selb  l \ vru allungs- 

rechl  der  Anstalten  gestarkl  wurden. 
2.    Sonderanstalten.       Außer    den    VOT- 

klten    können    Träger   der    In- valid' üten 

i|  ihe   können    \  om    Reich  rat 

lindeverbandei  "der  auch  an 
ueinrichtut  n  werden,  die 

Invaliden«  und  Hinterbliebenenver  iche- 

rung  ihrer  Mitglieder  zum  Zwecke  haben. 

Ihre 
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zu  ermöglichen,  den  gesetzlichen  Leistungen 
der  Versicherungsanstalten  mindestens  gleich- 

wertig sein.  Außerdem  muß  eine  Reihe 
anderer  Voraussetzungen  erfüllt  sein.  Ist 
eine  Sonderanstalt  zugelassen,  so  nimmt 
sie  für  ihre  versicherungspflichtigen  und 
-berechtigten  Mitglieder  in  vollem  Umfange 
die  Stellung  der  Versicherungsanstalt  ein. 
Die  wesentlichsten  Vorschriften  der  RVO. 
finden  auf  sie  entsprechende  Anwendung. 
Die  Aufsicht  und  Organisation  werden  durch 
die  Gesetze  oder  Verordnungen  geregelt,  auf 
denen  die  einzelne  Sonderanstalt  beruht. 

Zurzeit  sind  folgende  Sonderanstalten  zu- 
gelassen: 

die  Pensionskasse  für  die  Arbeiter  der 

preußisch-hessischen  Eisenbahngemein- schaft, 

die  Norddeutsche  Knappschafts-Pensions- kasse, 
der  Saarbrücker  Knappschaftsverein, 
die  Arbeiterpensionskasse  der  bayerischen 

Staatseisenbahnverwaltung, 
die  Arbeiterpensionskasse  der  sächsischen 

Staatseisenbahnen, 
die    Allgemeine     Knappschaftspensions- 

kasse  für  Sachsen, 
die    Arbeiterpensionskasse    für    die    ba- 

dischen Staatseisenbahnen  und  Salinen, 
die  Pensionskasse  für  die  Arbeiter  der 

Reichseisenbahnverwaltung    —    deren 
Bezirk  Elsaß-Lothringen  war,  und  die 
infolgedessen    nunmehr    ausgeschieden 
ist  — , 

der   Allgemeine    Knappschaftsverein    zu 
Bochum, 

die    Invaliden-,    Witwen-    und    Waisen- 
versicherungsanstalt   der    See-Berufs- 

genossenschaft. 
Die  letztgenannte,  auch  kurz  als  Seekasse 

bezeichnet,    beruht    auf    besonderen    Vor- 
schriften der  RVO.  Sie  umfaßt  die  Personen, 

die  in  den  der  See-BG.  angehörenden  Be- 
trieben beschäftigt  sind,  und  diejenigen  Unter- 
nehmer (Reeder),  die  gleichzeitig  der  Unfall- 

versicherung und  der  Invaliden-  und  Hinter- 
bliebenenversicherung unterliegen.    Die  See- 

kasse wird  vom  Reichsversicherungsamt  be- 
aufsichtigt.    Ihre  Satzung  und  deren  Aen- 

derung    bedürfen    der     Genehmigung    des 
Reichsrats. 

Für  die  Leistungen  der  Sonderanstalten 
haftet  das  Reich  oder  der  beteiligte  Gemeinde- 

verband, je  nachdem  die  Sonderanstalt 
ihren  Betrieben  dient.  Mehrere  beteiligte 
Bundesstaaten  haften  anteilig  nach  der  Zahl 
der  Versicherten,  die  am  Schlüsse  des 
letzten  Geschäftsjahres  in  den  Betrieben  be- 

schäftigt waren.  Für  die  Leistungen  der 
Seekasse  haftet  die  See-Berufsgenossenschaft 
und  letzten  Endes  das  Reich. 

Das  Reinvermögen  der  Sonderanstalten, 
soweit  es  auf  die  reichsgesetzliche  Versiche- 

rung entfällt,  belief  sich  zu  Ende  des  Jahres 
1919  auf  214  928  688  M.  Das  Reinvermögen 
sämtlicher  Träger  der  Invalidenversicherung 
betrug  also  2  333  727  404  M.  Davon  waren 
1492  048  055  M.  in  Anleihen  des  Reichs 
und  der  Bundesstaaten  angelegt.  Bei  diesen 
Zahlen  ist,  soweit  es  sich  um  Wertpapiere 
handelt,  von  dem  Ankaufs-  oder  Auszahlungs- 

preise ausgegangen.  Der  Bilanzwert  war 
um  etwa  408  Mill.  M.  geringer 

V.  Die  Aufbringung  der  Mittel. 
1.  Allgemeines.  Die  für  die  Versicherung 

erforderlichen  Mittel  werden  durch  das 
Reich,  die  Arbeitgeber  und  die  Versicherten 
aufgebracht.  Von  den  Zuschüssen  des 
Reichs,  die  zu  jeder  Rente  geleistet  werden, 
ist  bereits  die  Rede  gewesen.  Der  Arbeit- 

geber und  der  Versicherte  haben  Beiträge 
zu  leisten,  die  bei  der  Pflichtversicherung 
von  beiden  Teilen  je  zur  Hälfte  aufgebracht 
werden.  Für  jede  Woche  der  versicherungs- 

pflichtigen Beschäftigung  (Beitragswoche) 
ist  ein  Beitrag  zu  entrichten.  Die  Beitrags- 

woche beginnt  mit  dem  Montag.  Für  die 
Höhe  der  Beiträge  war  bisher  grundsätzlich 
das  Prinzip  der  Kapitaldeckung  maßgebend. 
Es  wurden  für  das  Gebiet  der  gesamten 
Invalidenversicherung  nach  der  Wahrschein- 

lichkeitsrechnung einerseits  die  Zahl  der  zu 
erwartenden  Beiträge,  andererseits  die  mut- 

maßlichen Aufwendungen  der  Anstalten  er- 
mittelt und  danach  unter  Berücksichtigung 

von  Zins  und  Zinseszins  der  jährliche  Durch- 
schnittsbeitrag berechnet,  der  dann  nach 

fünf  Lohnklassen  abgestuft  wurde.  Die 
danach  maßgebenden  Wochenbeiträge  setzte 
nach  der  RVO.  grundsätzlich  der  Bundesrat 
fest,  und  zwar  im  voraus  für  zehn  Jahre. 
Die  erstmalige  Festsetzung  auf  Grund  der 
RVO.,  die  bis  zum  31./XII.  1920  gelten 
sollte,  nahm  das  Gesetz  selbst  vor.  Danach 
wurden  als  Wochenbeitrag  erhoben  für  die 
Lohnklasse  I  16  Pf.,  für  II  24,  für  III  32, 
für  IV  40  und  für  die  Lohnklasse  V  48  Pf. 
Für  die  Zugehörigkeit  zu  einer  bestimmten 
Lohnklasse  ist  die  Höhe  des  Jahresarbeits- 

verdienstes entscheidend.  Ein  Jahresarbeits- 
verdienst bis  zu  350  M.  rechnete  bisher  zu 

Lohnklasse  I,  mehr  als  350  bis  500  M.  zu 
Klasse  II,  mehr  als  500  bis  zu  850  M.  zu 
Klasse  III,  mehr  als  850  bis  zu  1150  M.  zu 
Klasse  IV,  höhere  Jahresarbeitsverdienste 
zählten  zu  Klasse  V.  Das  G.  v.  23./VII.  1921 
hat  die  Einteilung  der  Lohnklassen  den 
gegenwärtigen  Verhältnissen  entsprechend 
vom  l./X.  1921  ab  geändert.  Es  werden  in 
Zukunft  acht  Lohnklassen  mit  der  Be- 

zeichnung A  bis  H  unterschieden.  Klasse  A 
umfaßt  die  Jahresarbeitsverdienste  bis  zu 
1000  M.,  Klasse  B  diejenigen  von  mehr  als 
1000  bis  zu  3000,  C  die  von  mehr  als  3000 
bis  zu  5000,  D  die  von  mehr  als  5000  bis  zu 
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7000,  E  die  von  mehr  als  7000  bis  zu  9000, 
F  die  von  mehr  als  9000  bis  zu  12  000,  G  die 
von  mehr  als  12  000  bis  zu  15  000  und  11  die 
Jahresarbeitsverdienste  von  mehr  als 
15  000  M.  Als  Jahre8arbeit8verdiens1  galt 
bisher  im  allgemeinen  ein  Durchschnitts- 
betrag,  und  zwar  für  Mitglieder  einer 
Krankenkasse  oder  knappschaftlichen 
Krankenkasse  das  Drei  hundert  fache  des 

Grundlohns,  für  Seeleute  der  vom  Reichs- 
kanzler für  das  Gebiet  der  Unfallversicherung 

festgesetzte  Durchschnittsbetrag,  im  übrigen 
der  dreihundertfache  Betrag  des  Ortslohns, 
soweit  nicht  das  ( Iberveismherungsamt  für 

einzelne  Berufszweige  etwas  anderes  be- 
stimmte. Diese  Vorschriften  über  die  Er- 

mittlung des  Jahresarbeitsverdienstes  sind 
durch  das  ti.  v.  23.  VII.  1923  aufgehoben, 
statt  dessen  i.-t  der  Reichsarbeitsminister  er- 

mächtigt worden,  das  .Nähere  zu  bestimmen. 
Dies  ist  durch  die  Bek.  v.  13.  IX.  1921 

(RGB).  S.  1265)  geschehen.  Danach  gilt 
als     Jahn  um     bei     täglicher 
Lohnzahlung  das  Dreihundertfache,  bei 
wöchentlicher  das  Zweiundffinfzigfache,  bei 

sehntiglicher  das  Dreißigfache,  bei  vierzehn- 
täglicher das  Sechsuiulzw  anzigfache,  bei 

monatlicher  das  Zwölffache  und  bei  viertel- 

jährlicher Zahlung  das  Vierfache  des  ge- 
zahlten, auf  «rolle  Mark  abgerundeten  Ent- 

gelte, für  anständig  Beschäftigte  das  Drei- 
hundert ein-  des  Ortslohns.  Die  Entrichtung 

höherer  Beiträge  als  der  gesetzlich  vorge- 
n  i-t  zulässig  und  kommt  dem 

cherten  bei  der  Rentenberechnung  zu- 

gute. 
I  '.■•   1 :  he  di  r   Bi  iträge,  wie  sie  in  den 

lusführungen    an    der    Hand 
■      bei  di  n  \  öllig 

■  ii  der  Letzten  Jahre 

rfnissen  nicht  mehr  genl  'j>u.    Die 
er  jahrelangen    Mi] 

und   Kr..'  den   \ '  reiche- 
nbufie  an  Bei- 

Dabei    wurden    die 
Mut'.  durch  die  zahlreichen  In- 
valid 

noni!  hließlich  konnten  i 
Zuwend 

.r  durch   meuri 
■   werden. 

Dazu    bedurft-  er   RVO. 

ur-j  -  raßte 

nicht  i:. 
gelui.g  in  l  »urch 
das  ' 
zur    I 

ron   80.    -M.   zu   jodet    LnveJ  und nten 

runr  iUU.llu,  1. 

für  die  Lohnklassen  I  bis  V  festgesetzt. 
Durch  das  G.  v.  26./XII.  1920  wurden  diese 

Beiträge  fernerhin  v.  20./XII.  1920  ab  ver- 
doppelt, um  die  Mittel  für  die  unter  III  2  d 

besprochene  außerordentliche  Beihilfe  zu 
erzielen.  Durch  das  G.  v.  23./VIL  1921 
ist  schließlich  mit  Wirkung  v.  l./X.  1921  ab 
eine  Neuregelung  der  Beiträge  eingetreten, 
um  die  durch  dieses  Gesetz  wesentlich  er- 

höhten Renten  aufbringen  zu  können.  Die 
Beiträge  beziffern  sich  hinfort  auf  350  Pf. 
in  Lohnklasse  A,  450  in  Klasse  B,  550,  650, 
750,  900,  1050,  1200  Pf.  in  den  Lohnklassen 
C  bis  H.  Das  Kapitaldeckungsverfahren  ist 
dabei  nicht  mehr  zugrunde  gelegt,  die  dies- 

bezüglichen Vorschriften  der  RVO.  sind  durch 
das  G.  v.  23./VIL  1921  vielmehr  aufgehoben 
worden. 

Im  Jahre  1919  beliefen  sich  die  Beitrags- 
einnahmen bei  sämtlichen  Versicherungs- 

trägern auf  312  033  845  M.,  die  Zahl  der 
Wochenbeiträge  auf  711 179  128 

2.  Das  Beitragsverfahren.  a)  Ver- 
wendung von  Beitragsmarken.  Die 

Entrichtung  der  Beiträge  erfolgt  regelmäßig 
durch  Einkleben  von  Beitragsmarken  in  eine 
Quittungskarte,  die  dem  Versicherten  von 
einer  Ausgabestelle  (in  Preußen  regelmäßig 
Ortspolizeibehörde,  Gemeindevorstand)  aus- 

gestellt wird.  Die  Karte  gibt  den  Namen 
der  Versicherungsanstalt  an,  in  deren  Bezirk 

der  Versicherte  zur  Zeit  der  Ausstellung  be- 
schäftigt ist,  ferner  den  Namen,  Geburtsort 

und  -tag  des  Versicherten  und  den  Tag, 
an  dem  die  Karte  ausgestellt  wird.  Ihre 
sonstige  Einrichtung  bestimmt  der  Reichsrat. 
Sie  bietet  Raum  für  mindestens  zweiund- 
fünfzig  Marken  und  ist  binnen  zwei  Jahren 
Beil   der  Ausstellung  bei  der  Ausgabestelle 

n   eine   neue    Karle  umzutauschen.      Die 

versäumung  des  rechtzeitigen    Qmtausohes 
hat  für  den  Versicherten  den  Nachteil,  «laß 

er  im  Streitfall  die  Erhaltung  der  Anwart- 
schaft zu  beweisen  hat  Die  zum  Umtausch 

abgelieferte  Karte  geht  über  die  Versiche- 
rungsanstalt, in  «leren  Bezirk  sie  umge- 

tauscht wird,  der  Ursprung  anstatt,  zu,  d.  h. 
D    lalt,  deren 

.\amen  die  eiste  Karte  und,  dieser  folgend, 
alle  weiten  ii    Karten  zu  tragen  haben. 

Die   Quittungskarte  geniefit   besonderen 
.liehen  Schutz.  Sie  darf  nur  die  gesetz- 
lich \nr'  •..  ii  enthalten 

und       bei  Strafe       nicht  mit  besonderen 
malen,  in.  Im    onden  ttber  Führung  und 

Ii.IiuIm  I    ,     \  i|    |  hell     werden. 

dar]  ferner  von  niemanden  gegen  den 
Willen  de-  Inhaber1-  zurückbehalten  werden. 

eu    \  erwendenden    Beitrag  marken 
n  jeder  Versicherungsanstalt  nach 

m    Mu  ter    au  gi  ■■<  ben    und 
in  stalten  di     Bei  rki  und  be- 

■  ih  D   dl  r    '. 
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anstalten  verkauft.  Sie  haben  insbesondere 
die  Lohnklasse  und  den  ihr  entsprechenden 
Geldwert  zu  bezeichnen. 

Bei  versicherungspflichtiger  Beschäf- 
tigung hat  der  Arbeitgeber  für  die  Ent- 

richtung der  Beiträge  zu  sorgen.  Er  klebt 
bei  der  Lohnzahlung,  spätestens  (bei  lang- 

fristigen Vertragsverhältnissen)  in  der  letzten 
Woche  jedes  Vierteljahrs  die  erforderlichen 
Beitragsmarken  in  die  Quittungskarte  und 
entwertet  die  Marken,  indem  er  den  letzten 
Tag  des  Zeitraums,  für  den  die  Marke  gilt, 
darauf  vermerkt.  Die  von  dem  Versicherten 
zu  zahlende  Hälfte  des  Beitrags  kann  er 
vom  Barlohn  abziehen.  Die  Abzüge  sind 
auf  die  Lohnzeiten  gleichmäßig  zu  verteilen. 
Sind  sie  bei  einer  Lohnzahlung  unterblieben, 
so  können  sie  im  allgemeinen  nur  noch  bei 
der  nächsten  Lohnzahlung  nachgeholt  werden. 
Darüber  hinaus  ist  ein  Anspruch  auf  Er- 

stattung des  Beitragsteils  gegen  den  Ver- 
sicherten ausgeschlossen.  Wird  der  Ver- 

sicherte von  mehreren  Arbeitgebern  in  der 
Woche  beschäftigt,  so  hat  der  erste  von  ihnen 
den  Beitrag  zu  entrichten.  Sie  haften  aber 
alle  gesamtschuldnerisch  für  die  Entrichtung. 

Auch  der  Versicherte  kann  die  vollen 
Beiträge  entrichten,  hat  dann  aber  Anspruch 
auf  Ersatz  der  Hälfte  des  Betrages  durch 
den  Arbeitgeber.  In  den  Fällen  der  frei- 

willigen Versicherung  hat  die  Beitrags- 
verwendung naturgemäß  regelmäßig  durch 

den  Versicherten  in  vollem  Umfange  statt- 
zufinden. In  einigen  Fällen  (Beschäftigung 

lediglich  gegen  freien  Unterhalt  und  ver- 
sicherungsfreie vorübergehende  Beschäfti- 

gung) besteht  aber  auch  hier  ein  Erstattungs- 
anspruch gegen  den  Arbeitgeber. 

Für  jede  Woche  darf  nur  ein  Wochen- 
beitrag entrichtet  werden.  Darüber  hinaus- 
gehende Beiträge  sind  ungültig  und  kommen 

weder  für  die  Erhaltung  der  Anwartschaft 
noch  für  die  Berechnung  der  Rente  in  Be- 

tracht. Beiträge,  die  später  als  vorgeschrie- 
ben verwendet  werden,  sind  in  gewissen 

Grenzen  gültig.  Pflichtbeiträge  können  noch 
bis  zum  Ablauf  von  zwei  Jahren  nach  ihrer 
Fälligkeit  entrichtet  werden;  falls  aber  die 
Beitragsleistung  ohne  Verschulden  des  Ver- 

sicherten unterblieben  ist,  noch  bis  zum 
Ablauf  von  vier  Jahren  seit  Fälligkeit.  Die 
Nachentrichtung  von  freiwilligen  Beiträgen 
ist  enger  begrenzt.  Sie  ist  nur  binnen  Jahres- 

frist zulässig,  nach  Eintritt  des  Versicherungs- 
falls aber  schlechthin  ausgeschlossen.  In 

diese  Fristen  werden  die  Zeiträume,  in  denen 
ein  Beitrags-  oder  Rentenstreit  schwebt, 
nicht  eingerechnet.  Für  die  Kriegszeit  wurde 
die  Nachentrichtung  erleichtert  durch  die 
V.  v.  23./XIL  1915  und  14./XII.  1918 
Ungenaue  oder  unrichtige  Entwertung  macht 
die  verwendeten  Beitragsmarken  nicht  un- 

gültig, kann  aber  in  Zweifelsfällen  dem  Ver- 

sicherten schädlich  sein.  Ordnungsmäßige 
Beitragsentrichtung  begründet  die  Ver- 

mutung, daß  während  der  belegten  Beitrags- 
wochen ein  Versicherungsverhältnis  be- 

standen hat.  Nach  Ablauf  von  10  Jahren 
seit  Aufrechnung  der  Quitturgskarte  kann 
diese  Vermutung  nur  noch  widerlegt  werden, 
wenn  die  Verwendung  der  Marken  in  be- 

trügerischer Absicht  herbeigeführt  worden 
ist.  Ungültige  Beiträge  werden,  wenn 
sie  irrtümlich  und  nicht  in  betrügerischer 
Absicht  geleistet  worden  sind,  erstattet. 

b)  Einzugsverfahren.  Statt  der 
Markenverwendung  durch  den  Arbeitgeber 
können  auf  Anordnung  der  obersten  Ver- 

waltungsbehörde oder  auf  Grund  einer 
Satzungsbestimmung  der  Versicherungsan- 

stalt, eines  Gemeindeverbandes  oder  einer  Ge- 
meinde die  Beiträge  für  die  Pflichtversicherung 

durch  Krankenkassen,  Knappschaftsvereine 
oder  andere  Stellen  eingezogen  werden.  Die 
Beitragsentrichtung  erfolgt  in  diesem  Falle 
durch  Zahlung  des  eingezogenen  Betrages. 
Die  Einzugsstelle  klebt  dafür  ihrerseits  die 
erforderlichen  Marken  in  die  Quittungskarte 
des  Versicherten.  Die  nähere  Regelung  dieses 
Einzugsverfahrens,  das  eine  bessere  Gewähr 
für  die  ordnungsmäßige  Beitragsentrichtung 
bietet,  andererseits  mit  erhöhten  Kosten 
verbunden  ist,  trifft  die  oberste  Verwal- 

tungsbehörde. Es  gilt  zurzeit  insbesondere 
in  Sachsen,  Württemberg,  Baden,  Hessen, 
Thüringen,  Braunschweig  und  in  den  Hanse- städten. 

Im  übrigen  findet  eine  Ueberwachung  so- 
wohl der  Arbeitgeber  und  Versicherten  wie 

der  Rentenempfänger  durch  die  Versiche- 
rungsanstalten —  hauptsächlich  durch  Kon- 

trollbeamte —  statt.  Die  Erfüllung  der  durch 
die  Invalidenversicherung  den  Beteiligten 
auferlegten  Pflichten  ist  ferner  durch  eine 
Reihe  von  Strafvorschriften  gesichert. 

VI.  Altersversicherung. 
Aus  Gründen  der  Humanität  sollte,  wie 

die  Begründung  des  Entwurfs  zum  I.-  u. 
AVG.  ausführt,  denjenigen  Arbeitern,  die 
ein  bestimmtes  hohes  Lebensalter  erreicht 
haben,  eine  Fürsorge  auch  ohne  den  Nachweis 
der  Erwerbsunfähigkeit  zuteil  werden.  Mit 
der  Invalidenversicherung  ist  daher  eine 
Altersversicherung  verbunden  dergestalt,  daß 
durch  die  Beitragsleistung  zur  Invaliden- 

versicherung zugleich  der  Anspruch  auf  eine 
Altersrente  vorbereitet  wird.  Die  Alters- 

rente wird  vom  vollendeten  65.  Lebensjahre 
ab  gewährt,  sofern  die  Wartezeit  erfüllt  und 
die  Anwartschaft  aufrechterhalten  ist.  Die 
Wartezeit  beträgt  1200  Beitragswochen.  Im 
übrigen  gelten  für  sie  dieselben  Grundsätze 
wie  bei  der  Invalidenversicherung.  Eine 
Mindestzahl  von  Pflicht-  oder  Selbstver- 

sicherungsbeiträgen   ist    aber    nicht   vorge- 
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schrieben. Die  Wartezeit  kann  also  auch 

durch  Beiträge  der  freiwilligen  Weiter- 
versicherung gedeckl  werden,  Bofern  nur  das 

Versicherurgsverhältnis  (mindestens  durch 
einen  Pflicht-  oder  Selbstversicherungsbei- 

trag!) rechtsgültig  begründet  wurden  ist. 
Erleichterungen  für  die  Erfüllung  der  Warte- 

zeit bestehen  nach  dem  Einfuhrungsgesetz 
zur  RVO.  für  diejenigen  Versicherten,  die 
beim  Inkrafttreten  der  Versicherungspflicht 
ihres  Berufszweiges  das  35.  Lebensjahr  voll- 

endet hallen.  Die  Altersrente  setzt  sieh  zu- 
sammen aus  einem  Reichszuschufi  von  jahr- 

lich 50  M.  (wie  bei  der  Invalidenrente)  und 
einem  Anteil  der  Versicherungsanstalten,  der 
bisher  je  nach  der  Lohnklasse  1  bis  Y  HO,  !K), 

rjn.  i.'   ler  180  >l.  betrug;  v.  l.  X.  1921 ab  aber  je  nach  den  Lohnklassen  A  bii  II 
300,  600,  700,  hui,  1100,  Mim.  1700,  2000 
betragen  boIL  Bei  Beiträgen  verschiedener 
Lohnklassen  wird  der  entsprechende  Durch- 

schnitt gewährt.  Dazu  tritt  bis  auf  weiteres 
wie  I"  i  der  Invalidenrente  eine  Erhöhung 

jährlich  600  M.  1  ''■>■  niedrigste  Alter- 
rente betrug  bisher  110,  die  höchste  230  M. 

Daneben  wurden  Zulage  und  Beihilfe  eben  o 
bei  der  Invalidenrente  gewährt  In 

Zukunft   wOrdi  te   Altersrente, 
■    sämtlicl  b   in   Lohnklasse  A 

IL  betragen,  die  höchste 
■  klasse  H)2l  50  IL  Bis  Ende  des  Jahres 503  284  Altersrenten 

lohne    Posen,    Elsaß- 
Ei  und  ohne  die  Pensionskasse  der 

Davon    liefen    am 
3i.,Xll.  : 

VII.   Freiwillige   Zusatzversicherung. 

(l.-r    [nvaliden- 
die   RVO.  ein- 
berung.       Sie d  odor 

■ :  den  und 

unic  ■    ...  n    als 
die    J.  fährte 
iie    < 

Invalidität, ■   durch 

Sinei     he- 
der 

Mark  n  konnton 
'.!  ufwl  zu  ■  i  die 

Qlll!-
 ben. 

. •  ■*<  mitten 

Marki-n   ii  i,   daß   lur   jede 
Zu-atima-. 
»un: 

seit   Aufrechnung  der    <<'■..  nun 
Eintn"     def      1 
unter  60  Mark  wurde  auf  Antrag  Kauiialabiin- 
dunp  gewährt. 

keiner  be- 
»uriltn     I 

I  festgesetzt  mit  einem  durchschnittlichen  Jahres- 
betrag  von  1,76  Mark! Das  G.  v.  23.  VII.  1921  hat  die  freiwillige 
Zusatzversicherung  aufgehoben. 

VIII.   Die  Leistungen   der   Invaliden- 
versicherung im  Verhältnis  zu  sonstigen 
Ansprüchen. 

Ein  Tatbestand,  der  Leistungen  auf  dem 
( lebiete  der  Invalidenversicherung  begründet, 
kann  gleichzeitig  auf  den  anderen  Gebieten 

I  der  Arbeiterversicherung  oder  aus  sonstigen 
Rechtsgründen  Ansprüche  erzeugen.  Die 
RVO.  ist  bestrebt,  Doppelleistungen  zu  ver- 

meiden. Sie  enthält  daher  in  ihrem  fünften 
Buche  eine  Reihe  von  Vorschriften,  die  unter 
den  verschiedenartigen  Ansprüchen  oder 
Leistungen  einen  Ausgleich  herbeizuführen 
suchen. 

Invaliden-  und  Krankenversicherung  be- 
rühren sich,  abgesehen  von  der  unter  III  2  a 

erwähnten  Vorschrift  über  den  Beginn  der 
Krankenrente,  nur  auf  dem  Gebiete  des 
Heilverfahrens.  Da  die  Versicherungs- 

anstall zur  Gewährung  eines  Heilverfahrens 
nicht  verpflichtet,  sondern  nur  berechtigt 
ist,  so  geht  naturgemäß,  wenn  ein  Anspruch 
des  Versicherten  gegen  eine  Krankenkasse 
besteht,  die  Leistungspflicht  der  Kranken- 

kasse vor.  Daraus  ergibt  sich  unter  gewissen 
Voraussetzungen  ein  Ersatzanspruch  der 
Versicherungsanstalt  gegen  die  Kasse.  An- 

dererseits kann  auch  ein  Ersatzanspruch  der 
Kasse  gegen  die  Versicherungsanstalt  be- 
gründel  Bein,  wenn  diese  nämlich  der  Kasse 
eine  deren  Leistungspflicht  übersteigende 
Fürsorge  für  den  Versicherten  überträgt 

Ein  Heilverfahren,  i[-,[<  die  Versicherungs- 
anstall gewährt,  kann  ferner,  wenn  das 

behandelte  Leiden  die  Folge  eines  ent- 
schädigungspflichtigen Unfalls  ist,  den  Träger 

der  Unfallversicherung  entlasten.  Dieser 
hat  daher  in  einem  Bolchen  Falle  nach  einem 

be  onderen  gesetzlichen  Maßstäbe  der  Ver- 
Bicherung  anstalt  Ersatz  zu  leisten. 

Wenn  die   Fol)  alls  sowohl 
einen  Anspruch  auf  Unfallrente  als  auch 

•i  einer  durch  den  Unfall  vei ur lachten 
Invalidität  den  Anspruch  auf  Invalidenrente 
begründen,  io  ist  auf  alle  Fälle  die  Unfall- 

rente, die  Invalidenrente  aber  nur  insoweit 
wahren,  al    rie  die  Unfällen!  chädigung 

u Im  r  teigt    Her  von  einem  Träger  der  l'nlall- herung  gewährte    Unternalt   in   einer 
Ibiiaii  i,di    !•  hi  dabei  der  Vollrente  gleich. 

eine  Unfallentschädigung  aber  tat- 
li   noch   nicht  gewährt   Vt  ird,   kann 

n  (all  dem  Berechtigten  gegen- 
über die  Invalidenrente  weder  verweigern 

noch  kurzen.     Vielmehr  kann  iie  sich  ia 
-    die   nur   in  an 

der    Unfallrente    schadlos,    hahen,     obald 

ana 
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sie  kraft  eigenen  Prozeßführungsrechts  an 
Stelle  des  Berechtigten  die  Feststellung  der 
Unfallrente  betreiben. 

Falls  der  Versicherte  auf  Grund  ander- 
weiter Gesetzesvorschriften,  etwa  des  Reichs- 

haftpflichtgesetzes  oder  des  Bürgerlichen 
Gesetzbuchs,  Ersatz  des  Schadens  bean- 

spruchen kann,  der  ihm  durch  Invalidität 
erwachsen  ist,  geht  dieser  Anspruch  kraft 
Gesetzes  auf  die  Versicherungsanstalt  in  der 
Höhe  ihrer  durch  die  RVO.  vorgeschriebenen 
Leistungen  über. 

Endlich  räumt  die  RVO.  den  Gemeinden 
und  Armenverbänden,  die  einen  Versicherten 
nach  gesetzlicher  Pflicht  unterstützt  haben, 
in  gewissen  Grenzen  einen  Anspruch  auf 
Ersatz  aus  der  Invalidenrente  ein. 

IX.   Das   Feststellungs-  und  Streitverfahren. 

Zur  Verwirklichung  des  materiellen  Ver- 
sicherungsrechts  enthält  die  RVO.  eine  Reihe 
von  Veriahrensvorschriften,  die  im  wesentlichen 
im  sechsten  Buche  des  Gesetzes  behandelt  sind. 
Weitere,  ausführende  und  ergänzende  Bestim- 

mungen sind  in  den  Kaiserlichen  Verordnungen, 
betreffend  das  Verfahren  der  Versicherungsämter, 
der  Oberversicherungsämter  und  des  Reichs- 

versicherungsamts, vom  24./ XII.  1911  getroffen. 
Einzelne  Verfahrensvorschriften  finden  sich  auch 
verstreut  unter  den  materiellrechtlichen  Regeln 
der  RVO. 

1.  Feststellungsverfahren.  Das  Fest- 
stellungsverfahren  betrifft  die  Form,  in  der  der 
Rentenanspruch  geltend  zu  machen,  von  der 
mit  ihm  befaßten  Behörde  zu  behandeln,  und 
in  der  über  ihn  von  dem  Versicherungsträger 
zu  entscheiden  ist.  Es  wird  durch  einen  Antrag 
des  Rentenbewerbers  eingeleitet.  Der  Antrag  ist 
bei  dem  Versicherungsamt,  in  dessen  Bezirk 
der  Versicherte  wohnt  oder  beschäftigt  ist, 
anzubringen.  Fehlt  es  an  einem  inländischen 
Wohn-  und  Beschäftigungsorte,  so  ist.  das  Ver- 

sicherungsamt des  letzten  inländischen  Wohn- 
oder Beschäftigungsorts  zuständig.  Sind  mehrere 

Versicherungsämter  zuständig,  so  gebührt  dem 
der  Vorzug,  das  zuerst  angegangen  wird.  In 
Streitfällen  entscheidet  über  die  Zuständigkeit 
das  übergeordnete  Oberversicherungsamt  bzw. 
das  Reichs-  (oder  Landes-)  Vcrsicherungsamt. 
Die  Versicherungsämter  sind  als  Abteilungen 
der  unteren  Verwaltungsbehörden  (Landrats- 

ämter, Magistrate)  gebildet.  Sie  bestehen 
aus  einem  Vorsitzenden  und  ehrenamtlichen 
Beisitzern,  die  —  mindestens  zwölf  an  der 
Zahl  —  zur  Hälfte  Vertreter  der  Arbeitgeber 
und  zur  anderen  Hälfte  Vertreter  der  Ver- 

sicherten sein  müssen.  Vorsitzender  ist  der  Leiter 
der  unteren  Verwaltungsbehörde.  Er  erhält 
einen  oder  mehrere  Stellvertreter.  Die  Beisitzer 
werden  von  den  Vorstandsmitgliedern  der 
Krankenkassen  und  einiger  anderer  Kassen- 

einrichtungen im  Wege  der  Verhältniswahl 
gewählt. 

Der  bei  dem  Versicherungsamt  eingegangene 
Rentenantrag  wird  zunächst  von  dem  Vor- 

sitzenden des  Versicherungsamts  bearbeitet. 
Er  trifft  alle  Erhebungen,  die  erforderlich  sind, 
um  eine  ausreichende  Grundlage  für  die  Ent- 

scheidung über  den  Rentenanspruch  zu  gewinnen. 
Zu  diesem  Zwecke  kann  er  Zeugen  und  Sach- 

verständige vernehmen,  Ortsbesichtigungen  vor- 
nehmen, Auskünfte  einholen  und  von  jeder  zu- 

ständigen Behörde  Rechtshilfe  verlangen.  Nach 
Abschluß  der  Erhebungen  findet  regelmäßig 
(von  einigen  Ausnahmen  abgesehen)  eine  nicht 
öffentliche  mündliche  Verhandlung  vor  dem 
Versicherungsamte  statt,  zu  der  der  Renten- 

bewerber geladen  wird.  Zu  dieser  Verhandlung 
sind  je  ein  V« treter  der  Arbeitgeber  und  der 
Versicherten  zuzuziehen.  Nach  Erörterung  der 
Sache  gibt  das  Vcrsicherungsamt  ein  Gutachten 
ab  und  leitet  die  Sache  nunmehr  an  die  für  seinen 
Bezirk   zuständige   Versicherungsanstalt   weiter. 

Der  Vorstand  der  Versicherungsanstalt  nimmt 
in  der  Form  eines  mit  Gründen  versehenen 
schriftlichen  Bescheides  zu  dem  Rentenanspruch 
Stellung,  indem  er  ihn  entweder  ablehnt  oder 
anerkennt  und  in  diesem  Falle  die  Rente  fest- 

stellt. Der  Bescheid  hat  die  Wirkungen  einer 
richterlichen  Entscheidung  erster  Instanz.  Er 
kann  mit  der  Berufung  angefochten  werden  und 
wird  rechtskräftig,  sofern  dies  nicht  geschieht. 

2.  Spruchverfahren.  Die  Berufung  ist 
binnen  einem  Monat  seit  der  Zustellung  des 
Bescheides  einzulegen.  Sie  eröffnet  das  Spruch- 
verfahren  vor  dem  Oberversicherungsamt,  das 
für  den  Bezirk  des  vorher  mit  der  Sache  befaßt 
gewesenen  Versicherungsamts  zuständig  ist. 
DieObcrversicherungsämtersindLandesbehörden. 
Ihr  Bezirk  ist  in  der  Regel  derjenige  einer  höheren 
Verwaltungsbehörde.  Das  OVA.  kann  an  diese 
angegliedert  oder  als  selbständige  Staatsbehörde 
errichtet  werden.  Es  besteht  aus  Mitgliedern 
(Beamten),  darunter  dem  Direktor,  und  min- 

destens 40  Beisitzern,  die  sich  je  zur  Hälfte 
aus  Vertretern  der  Arbeitgeber  und  der  Ver- 

sicherten zusammensetzen. 

Für  das  Spruchverfahren  gilt  das  Offizial- 
prinzip, d.  h.  innerhalb  der  Parteianträge  ist 

der  Sachverhalt  nach  allen  Richtungen  von 
Amts  wegen  aufzuklären,  auf  sachgemäße  Anträge 
ist  hinzuwirken.  Der  Versicherungsanstalt,  deren 
Vorstand  in  erster  Instanz  als  entscheidende 
Stelle  aufgetreten  ist,  gebührt  in  den  weiteren 
Instanzen  lediglich  die  Stellung  einer  Partei. 
Ueber  die  Berufung  entscheidet  regelmäßig 
eine  Spruchkammer  des  Oberversicherungsamts, 
die  mit  einem  Mitgliede  als  Vorsitzenden  und 
je  zwei  Beisitzern  aus  den  Vertretern  der  Arbeit- 

geber und  der  Versicherten  besetzt  ist.  In 
einfachen  und  klarliegenden  Fällen  kann  der 
Vorsitzende  eine  Vorentscheidung  erlassen,  gegen 
die  der  Antrag  auf  mündliche  Verhandlung  vor 
der  Spruchkammer  gestellt  oder  (unter  Um- 

gehung der  Spruchkammer)  dasjenige  Rechts- 
mittel eingelegt  werden  kann,  das  gegen  ein 

Urteil  der  Spruchkammer  zulässig  wäre.  Die 
Vorentscheidung  ergeht  ohne  mündliche  Ver- 

handlung. Die  Spruchkammer  darf  dagegen 
nur  auf  Grund  öffentlicher  mündlicher  Verhand- 

lung entscheiden.  Ihr  Erkenntnis  ist  in  einigen 
Fällen  endgültig,  wenn  es  sich  nämlich  nur  um 
Höhe,  Beginn  oder  Ende  der  Rente,  um  Kapital- 

abfindung oder  um  die  Kosten  des  Verfahrens 
handelt.  Anderenfalls  kann  gegen  die  Ent- 

scheidung der  Spruchkammer  binnen  einem 
Monat  seit  ihrer  Zustellung  das  Rechtsmittel 
der  Revision  eingelegt  werden. 
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Im  Revisionsverfahren  ist  wie  bei  der  Re- 
vision im  Zivilprozeß  grundsätzlich  eine  Nach- 

prüfung des  Streitstoffs  in  tatsächlicher  Beziehung 
ausgeschlossen.  Die  Revision  kann  nur  darauf 
gestützt  werden,  daß  das  angefochtene  Urteil 
auf  der  Nichtanwendung  oder  anrichtigen  An- 

wendung des  bestehenden  Rechtes  oder  auf 
einem  Verstoße  wider  den  klaren  Inhalt  der 
Akten  beruhe  oder  daß  das  Verfahren  an  wesent- 

lichen   Malierin    leide.       Immerhin    ist    hiernach 
die  Befugnis  des  Revisionsgerichts  wesentlich 
umfangreicher   als   im    Zivilprozeß.      Der   Re- 
visionsgrund  des  Verstoßes  wider  den  klaren 
Inhalt  der  Akten  gibt  ihm  die  Möglichkeit, 
die  tatsächlichen  Feststellungen  der  Vorinstanzen 
mit  dem  Akteninhalt  zu  vergleichen  und  insofern 
auf  ihre  Berechtigung  hin  nachzuprüfen.  Bei 
dem  herrschenden  Offizialprinzip  hat  ferner 
der  Revisionsirrund  der  Vrrtahreiisniängcl  einen 

größeren  L'mfang  als  im  ordentlichen  Rechts- wege. Da  es  Pflicht  der  Tatsacheninstanzen  ist, 
den  Sachverhalt  erschöpfend  aufzuklären,  so 
hat  das  Revisionsgericht,  und  zwar  von  Amts 
wegen,  nachzuprüfen,  ob  der  Vorderrichter 
dieser    Verpflichtung    in    ausreichendem    Maße 
fenügt  hat.  Auch  auf  diesem  Wege  kann  das 
levision<gericht  die  tatsächlichen  Feststellungen 

des  angefochtenen  Urteils  in  bedeutendem  Um- 
fange prüfen,  wenn  es  auch  nicht  in  der  Lage  ist, 

Zweifel,  die  in  tatsächlicher  Hinsicht  bestehen, 
durch  eigene  Beweiserhebung  zu  klären. 

Ist  die  Revision  aus  einem  der  angeführten 
Gesichtspunkte  begründet,  so  ist  das  ange- 

fochtene Urteil  aufzuheben,  Das  Revisionsgericht 
kann  dann  entweder  die  Sache  zur  anderweiten 

Verhandlung  und  Entscheidung  an  das  Ober- 
st zurückverweisen  oder,  wenn 

nend  aufgeklärt  erscheint,  seinerseits 
in  d. ■  tacbeiden, 

das  Reichsversicherungs- 
i    und    Sachsen    das    in    diesen 

Staaten  errichte)  ■  rsicherungsamt.  Das 
11  |{  ;-!  die  oberste  Spruch-, 

Beschluß-  und  Aufsichtsbehörde  in  Sachen  der 
besteht   aus  ständigen 

und  ukbl  Mitgliedern.    Die  ständigen 
mte,  die  auf  Lebens- 

rden.     Von  den  nichtständigen 
(im  e .  vom  Reichsrat  und 
je    :  dar    Arbeitgeber    und    der 

feber  die   Revisionen 
und    aaoV  •  siden    di>- 

.'nt    (bzw.    den 

n    Spruch- 
■ena*<  •  nden, 

•  '.Hell 

Lgebei    und 

hat  ■:  ähnlich 
dem 

zu&amme!. 
und 

. 

diese  in  Pillen  in 

Sache  an  da  '  I-»nde*versichirung»- 

amt  abzugeben  haben.  Durch  diese  und  einige 
weitere  Vorschriften,  die  in  derselben  Richtung 
liegen,  wird  in  weitestem  Maße  Einheit  in  der 
Auslegung  des  Gesetzes  erzielt. 

3.  Ersatzansprüche.  Das  Verfahren  bei 
der  Geltendmachung  von  Ersatzansprüchen, 
wie  sie  unter  VIII  geschildert  sind,  unterliegt, 
soweit  Berufung  und  Revision  in  Betracht  kom- 

men, im  wesentlichen  den  unter  2  erörterten 
Grundsätzen.  Die  erste  Instanz  aber  bildet 
hier  nicht  ein  Versicherungsträger,  sondern 
der  bei  dem  Versicherungsamt  gebildete  Spruch- 

ausschuß, der  aus  dem  Vorsitzenden  und  je 
einem  Vertreter  der  Arbeitgeber  und  der  Ver- 

sicherten besteht. 

4.  Beschlußverfahren.  Streitigkeiten  an- 
derer Art  werden  im  Beschluß  verfahren  ent- 

schieden. Auch  in  diesem  Verfahren  herrscht 
das  Offizialprinzip.  Eine  mündliche  Verhandlung 
findet  im  allgemeinen  nicht  statt.  Die  Ent- 

scheidungen ergehen  entweder  im  Verwaltungs- 
wege oder  —  unter  gewissen  Voraussetzungen  — 

durch  ein  richterliches  Kollegium,  den  Beschluß- 
ausschuß des  Versicherungsamts,  die  Beschluß- 
kammer des  Oberversicherungsamts,  den  Be- 

schlußsenat des  Reichsversicherungsamts.  Als 
Rechtsmittel  in  diesem  Verfahren  sind  die 
Beschwerde  und,  wo  sie  vom  Gesetz  nicht 
ausdrücklich  ausgeschlossen  ist,  die  weitere 
Beschwerde  gegeben. 

5.  Kosten.  Das  Verfahren  ist  für  den  Ver- 
sicherten im  allgemeinen  kostenlos.  Nur  im 

Falle  des  Mutwillens,  der  Verschleppung  oder 
der  Irreführung  können  ihm  Kosten  auferlegt 
werden.  Die  Versicherungsträger  haben  die  in 
Spruchsachen  entstehenden  Barauslagen  des 
Versicherungsamts  zu  erstatten  und  tragen 
zu  den  Kosten  der  Oberversicherungsämter 
durch  Entrichtung  von  Pauschbeträgen  für 
jede  Spruchsache  bei.  Außergerichtliche  Kosten 
sind  nach  ähnlichen  Grundsätzen  wie  im  Zivil- 

prozeß zu  erstatten. 

X.  Das  Ausland.  Vorbemerkung. 

Die  staatliche  Fürsorge  für  die  durch 
Gebrechen  oder  Aller  ihrer  Arbeitskraft  be- 

raubten Personen  ist  nicht  eine  zufällige 
politische  oder  wirtschaftliche  Erscheinung 
eines    einzelnen    Staatswesens,    sondern    ein 

au--  der  modernen  Wirtsohaftsentwieklung 
allgemein   sich   ergebendes    Bedürfnis,   das 
ebenso  wie  in  Denl  Ohland  auch  im  Auslände 
gefühlt     und     beachtet     wurden     ist.      Zwar 
fehlt  e  ineiii  an  Stimmen,  beispielsweise  in 
Amerika,    du-   die   staatliche    Verrionernng 
griinds&tklicfa    ablehnen.       Sie    berufen    «ich 
ilarauf,  dafl  durch  eme  staatliche  Zwangt* 
vir  icherung   das    Verantwortlichkeitsgefüh] 
de-  einzelnen  und  damit  der  Wert  des  Burgers 
Sinke,    «laß    ferner    durch    die    Auflebt    auf 
Kellte       Kellten -Hellt       und      Simulation      ('Hlß- 

[l  D     v.  urd.-ii.     und      Igen    damit     weder 
Unrichtiges   noch  etwi  In 

der  Tat  i-ind  diese  Gefahren  gegeben  und 
zu  bekämpfen.     Sie  können  aber  nulit  dazu 
veranlassen,  vor  dem  unzweifelhaften  Be- 
durfm  staatlieber  Fürsorge  und  ihren  weit 
über.  Werten  die  Angen  n  ■  1 1> 
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schließen  oder  auch  nur  die  im  Verhältnis 
zum  Ganzen  verschwindenden  Fälle  aus- 

gesprochener Rentensucht,  Vortäuschung  und 
Uebertreibung  von  Gebrechen  zu  verall- 

gemeinern. Eine  Einrichtung,  die  neben 
den  Vorzügen,  welchen  sie  ihr  Dasein  ver- 

dankt, nicht  auch  Schattenseiten  und  Ge- 
fahren aufzuweisen  hätte,  ist  bei  mensch- 
lichen Verhältnissen  nicht  wohl  denkbar. 

Insbesondere  aber  ist  die  hier  in  Eede 

stehende  staatliche  Fürsorge  solange  schlech- 
terdings nicht  zu  entbehren,  als  die  all- 
gemeinen wirtschaftlichen  Verhältnisse  nicht 

G.  v.  ll./IV.  1881,  für  Bergleute  durch 
G.  v.  29./VI.  1894  und  für  Eisenbahner 
durch  G.  v.  21./VII.  1909. 

Eine  umfassende  Zwangsversicherung 
schuf  erst  das  G.  über  Arbeiter-  und  Bauern- 

altersrenten v.  5./IV.  1910  (loi  du  5  avril  1910 
sur  les  retraites  ouvrieres  et  paysannes).  Es 
unterwarf  der  Versicherung  alle  Lohnarbeiter 
und  -angestellten  der  Industrie,  des  Handels, 
der  freien  Berufe,  der  Landwirtschaft,  des 
Staates  und  der  Gemeinden,  sofern  ihr 
Jahreseinkommen  nicht  3000  Fr.  übersteigt 
und  durch  besondere  Gesetze  nicht  bereits 

allen  einzelnen  die  Möglichkeit  bieten,  durch  für  sie  gesorgt  ist.  Die  Versicherungsgrenze 
Arbeit,  auf  welchem  Gebiet  sie  auch  liege,  ist  im  Jahre  1918  auf  5000  Fr.  erhöht 
in  ausreichendem  Maße  für  Gegenwart  und   worden.     Ein   von    dem   französischen    Mi- 
Zukunft  zu  sorgen 

Diese  Ueberzeugung  spricht  auch  aus 
der  Gesetzgebung  zahlreicher  ausländischer 
Staaten,  die  sich  vielfach  nach  jahrzehnte- 

langen Vorarbeiten,  Ansätzen  und  Versuchen 
über  ein  System  freiwilliger  Versicherung 
oder  der  Zwangsversicherung  einzelner  Be- 

rufsgruppen hinweg  zu  einer  allgemeinen 
obligatorischen  Versicherung  der  Arbeiter 
und  Angestellten  oder  sogar  sämtlicher 
Staatsangehörigen  bekehrt  haben  oder 
sich  auf  dem  deutlichen  Wege  dahin  be- finden. 

Die  wichtigsten  dieser  Erscheinungen 
werden  im  folgenden  kurz  erörtert  werden, 
soweit  dies  bei  den  seit  dem  Weltkriege  und 
immer  noch  spärlich  nach  Deutschland 
fließenden  Quellen  möglich  ist. 

1.  Frankreich.  Die  hier  in  Betracht 
kommenden  französischen  Gesetze  beruhen 
grundsätzlich  auf  dem  Gesichtspunkte  der 
Altersversorgung.  Eine  allen  Staatsbürgern 
zugängliche  Altersversicherung  war  bereits 
durch  das  G.  v.  18./ VI.  1850  eingeführt 
worden.  Der  Beitritt  war  freiwillig.  Für 
jede  Einzahlung  wird  die  ihr  entsprechende 
spätere  Rente  berechnet.  Die  Gesamtrente 
besteht  aus  der  Summe  der  so  ermittelten 

Teilrenten.  Sie  wird  je  nach  Wahl  des  Ver- 
sicherten im  allgemeinen  frühestens  vom  50., 

spätestens  vom  65.  Lebensjahr  ab  gewährt. 
Im  Falle  früherer  Invalidität  kann  sie 

bereits  vor  den  genannten  Zeitpunkten  be- 
ginnen. Der  erreichbare  Höchstbetrag  war 

zunächst  600,  später  1250  Fr.  jährlich. 
Versicherungsträger  ist  eine  staatliche  Alters- rentenkasse. 

Diese  freiwillige  Versicherung  konnte 
keine  großen  Erfolge  erzielen.  Um  auf 
diesem  Gebiete  die  große  Masse  zu  gewinnen, 
ist  der  staatliche  Zwang  nicht  zu  entbehren. 
Diese  Einsicht  hat  auch  in  Frankreich  nach 

jahrzehntelangen  Erwägungen  zur  Einfüh- 
rung der  Zwangsversicherung  geführt.  Das 

geschah  zunächst  nur  für  gewisse  Berufs- 
gruppen  der  Arbeiter:  für   Seeleute   durch 

Handwörterbuch  der  Staats  Wissenschaften.    4.  Aufl 

nisterrat  am  2./III.  1921  angenommener 
Gesetzentwurf  einer  Sozialversicherung  sieht 
eine  weitere  Erhöhung  auf  10  000  Fr.  vor. 

Freiwillig  versichern  können  sich  Pächter, 
Halbbauern,  Landwirte,  Handwerker  und 
Kleingewerbetreibende,  die  nicht  entlohnten 
Ehefrauen  und  Witwen  der  Versicherten  und 
schließlich  die  Lohnangestellten  über  3000  Fr. 
(5000,  10  000)  bis  zu  einer  Einkommens- 

grenze von  5000  Fr.  (10  000). 
Gegenstand  der  Versicherung  ist  eine 

Altersrente,  die  in  der  Regel  (nach  dem 
G.  v.  27./II.  1912)  vom  60.  Lebensjahr  ab 
gewährt  wird.  Der  Versicherte  kann  den 
Beginn  des  Rentenbezugs  bis  zum  65.  Lebens- 

jahre aufschieben,  aber  auch  nach  vollendetem 
55.  Lebensjahre  die  vorzeitige  Gewährung  be- 

anspruchen. Vorzeitig  eintretende  voll- 
ständige Arbeitsunfähigkeit  bedingt  ohne 

Rücksicht  auf  Lebensalter  den  Anspruch 
auf  vorzeitige  Flüssigmachung  der  Rente. 

Die  Höhe  der  Rente  richtet  sich  nach 
dem  Maße  der  Beitragsleistung  entsprechend 
dem  für  jeden  Versicherungsträger  besonders 
aufgestellten  Rententarife.  Außerdem  wird 
zu  jeder  Rente  ein  Staatszuschuß  gewährt, 
sofern  mindestens  15  Beitragsjahre  nach- 

gewiesen sind.  Bei  einem  Alter  von  60  Jahren 
und  mindestens  30  Beitragsjahren  beträgt 
er  nach  dem  G.  v.  27./II.  1912  100  Fr. 
Wer  wenigstens  drei  Kinder  bis  zum  Alter 
von  16  Jahren  aufgezogen  hat,  erhält  dazu 
eine  Aufbesserung  von  einem  Zehntel.  Vor- 

zeitig wegen  Invalidität  flüssig  gemachte 
Renten  werden  durch  besondere  Staats- 

zuschüsse aufgebessert. 
Die  Pflichtbeiträge  werden  zur  Hälfte 

vom  Arbeitgeber,  zur  anderen  von  dem  Ver- 
sicherten getragen.     Sie  betragen  nach  dem 

G.  v.  5./IV.  1910  jährlich  18  Fr.  für  Männer, 
12  Fr.  für  Frauen,  9  Fr.  für  Jugendliche 
unter  18  Jahren.  Sie  werden  ebenso  wie 
nach  deutschem  Recht  durch  Einkleben  von 
Beitragsmarken  in  die    Quittungskarte  des 
Versicherten  durch  den  Arbeitgeber  ent- 

richtet, der  den  Anteil  des  Versicherten  vom 
Lohne  abzieht. 

Bd.  v.  32 
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Versicherungsträger  sind  die  Nationale 
Altersrentenkasse  und  eine  Reihe  anderer 

staatlich  beaufsichtigter   Kassen. 
Das  Streit  verfahren  findet  vor  den 

ordentlichen  Gerichten  statt. 
]>er  bereits  erwähnte  Gesetzentwurf 

bringt  wesentliche  Aenderungen  in  der  Or- 
ganisation, der  Beitragsleistnng  und  im  Ver- fahren. 

2.  Luxemburg.  Die  luxemburgische 
Invaliden-  uml  Altersversicherung  beruht 
durchaus  auf  deutschen  Muster.  Sie  wird 

durch  das  ('>.,  betr.  Alters-  und  Invaliden- 
versicherung, v.  6./V.  1911  nebst  Ab- 

änderungsgesets  v.  '2.  VI.  1914  geregelt. 
Versicherungspflichtig  sind  70m  16.  Lebens- 

jahre ab  Arbeiter,  Gehilfen,  Gesellen,  Lehr- 
nnd  Dienstboten,  ferner,  wenn  ihr 

Kntgelt  nicht  37öl)  Fr.  übersteigt,  Betriebs- 
und  Bureaubeamte  und  sonstige  Angestellte, 
Werkmeister,  Techniker,  Handlungsgehilfen 
und  -lehrlinge,  Voraussetzung  für  alle  ist 
eine  entgeltliche  Beschäftigung,  doch  darf 
der  Entgelt  nicht  lediglich  in  freiem  Unter- 

halt bestehen.  Ausnahmen  von  der  Ver- 
BJcherUDgspflicht  sowie  andererseits  Aus- 

dehnung der  Versicherungspflicht  im  Ver- 
ordnungswege >ind  ähnlich  wie  im  deutschen 

Hechte  gen  gelt.  Versicherungsberechtigt 
sind  hauptsächlich  diejenigen  Angestellten, 

ntgelt  ."T.'iii  Fr.  übersteigt, 
Kleinunternehmer  und  Hausgewerb- 
treibende,  Privatlehrer  und  -erzieher,  sämt- 

lich, wenn  ihr  regelmäßiger  Jahresarbeits- 
uicht  menr  ah  4500  Fr.  beträgt. 

1  '•  d  -  d  der  Versicherung  bildet 
bei  Kintritt  von  Invalidität 

uder  nach  Vollendung  des  65.  Lebensjahres 
.ri  wird.  Der  Begriff  der  Invalidität  ist 

dem  deutschen  Begriff  gleich:  auch  wird 
d  Rechte  /.wischen 

dauernder  und  vorübergehender  Invalidität 
unterschieden.     Das  luxemburgische  Gl 

ebenfalls   Vorschriften   idter 

halt  (Beil ; für  v.  •  2  Jahren)  und  über 
•    die    Invalidenrente 

AN  r  ri  nie   2700  Tage 
1  bene  Anwartschaft  li  Im 

uen   Wartezeit 
-   auf. 

Die  Grundrente  und 

Die ."i   durch- 
■   be- 

■ 

:  r.  für  Mal  .111  It., 

...n    Mol 

-  ode  von  h 

|  sie  bei  der  Invalidenrente  IG,  bei  der  Alters- 
rente 8  Centimes.  Unter  denselben  Voraus- 

j  Setzungen  wie  nach  der  deutschen  RVO. 
kann  zur  Verhütung  oder  Behebung  von 
Invalidität  als  freiwillige  Leistung  ein  Heil- 

verfahren gewährt  werden. 
Die  erforderlichen  Mittel  zur  Durch- 

führung des  Gesetzes  werden  vom  Staat, 
i  der  ein  Drittel  jeder  Grundrente  trägt,  den 
Gemeinden  und  durch  Beiträge  der  Arbeit- 

geber und  der  Versicherten  je  zur  Hälfte 
aufgebracht.  Sie  werden  von  den  Arbeit- 

gebern mittels  Heberollen  erhoben  und  waren 
von  dem  G.  v.  G./V.  1911  zunächst  auf 
2,1%  des  Lohnes  festgesetzt. 

Versicherungsträger  ist  eine  Invaliden- 
und  Altersversicherungsanstalt,  die  Selbst- 

verwaltungsrecht und  den  Charakter  einer 
gemeinnützigen  Anstalt  besitzt  und  staat- licher Aufsicht  untersteht. 

Für  die  Entscheidung  von  Renten- 
streitigkeiten sind  Schiedsgerichte  eingesetzt, 

gegen  deren  Erkenntnisse  die  Revision  an 
den  Obergerichtshof  zulässig  ist. 

3.  Die  Niederlande.  Im  Königreich  der 
Niederlande  wird  die  Invaliden-  und  Alters- 

versicherung durch  das  (I.  v.  5./VI.  1913 
geregelt.  Versicherungspflichtig  sind  die 
über  13  Jahre  alten,  nicht  im  Militärdienst 
tehenden  Arbeiter,  sofern  ihr  Jahresarbeits- 

verdienst den  Del  rag  von  L200  hl.  nicht 
iibersteigt.  Ausgenommen  sind  die  nach 
öffentlichem  Rechte  anderweit  versorgten 

(pensionsberechtigten)  Arbeiter,  ferner  solche, die  selbst  oder  ihren  Frauen  ein  Einkommen 
von  mehr  als  2000  Fl.  versteuern.  Nicht 

versicherungspflichtig  sind  auch  bereits  in- valide Personen  und  solche,  die,  ohne  bereits 

zwangsversichert  zu  sein,  das  35.  Lebensjahr 
erreicht  haben.  Außerdem  kann  in  gewissen 
fallen      auf     Antrag      Befreiung     eintreten. 
Neben  der  Zwangsversicherung  besteht 
die  Möglichkeit,  sich  freiwillig  zu  ver- sichern. 

>  ostand  der  Versicherung  sind  In- 
validen- und  Altersrente.  Die  Invalidenrente 

wird  hei  dauernder  oder  vorübergehender 
Invalidität  (wie  nach  di  ul  chem  Recht  | 
wahrt,  wenn  die  Wartezeit  (150  Wochen- 

prämien) erfüllt  i  t,  die  Altersrente  von  Voll- 
endui  g  di     n0.  Lebet      im  b  ab.    I  >ie  Rente 

;25 fache    de.    i le  amtbetr 

dir  geleisteten   Beiträge,  geteilt  durch 
Anzahl    ihr     Vei   icl  heil     (l  irund- 

.   vermehrt   um   1 1",,  dir  erwähnten 
imme,    aber    mindestens    um    ein 

Fünftel  ihr  Grundrente.     Die  Freiwilligen- 
id.  h.  die  Invaliden-  oder  Alti  i  n 

auf  (.rund  [rein .li  ;■•  r  Versicherung)  betragt 
:m  ;.  I      lur  jeden   Beitrag 

Halbjahr,   da  i  i  htm  g 

leginn  de   Bentenbi Zur  Vi  rhutung  drohender 
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Invalidität  kann  ein  Heilverfahren  gewährt 
werden. 

Die  Beiträge  sind  nach  fünf  Lohnstufen 
(weniger  als  240  Fl.,  240-400  FL,  400-600, 
600—900,  900  und  mehr)  abgestuft  und  be- 

tragen für  die  Kalenderwoche  20,  24,  32, 
40,  48  Cts.  Sie  werden  regelmäßig  vom  Arbeit- 

geber entrichtet,  der  einen  Teil  des  Beitrags 
—  je  nach  Lohnstufe  und  Alter  1/i—1/2  — 
dem  Versicherten  vom  Lohne  abziehen  kann. 
Der  Beitrag  für  die  freiwillige  Versicherung 
beträgt  2  Fl.,  er  kann  beliebig  oft  und  zu 
beliebiger  Zeit  entrichtet  werden.  Die 
Beitragsleistung  erfolgt  durch  Einkleben  von 
Beitragsmarken  in  eine  Bentenkarte,  bei 
der  Zwangsversicherung  auch  durch  Bar- 
zahlung. 

Träger  der  Versicherung  ist  die  Beichs- 
versicherungsbank,  mitwirkende  Behörden 
sind  die  Arbeitsräte  und  die  Versicherungs- 
räte. 

Das  Streitverfahren  findet  statt  vor  Be- 
rufungsräten und  dem  Zentralberufungsrat. 

4.  Italien.  Italien,  das  bis  dahin  nur  eine 
freiwillige  Versicherung  kannte  (G.  v.  17./VII. 
1898,  28./VII.  1901,  30./V.  1907,  17./VII. 
1910)  ist  mit  Gesetzeserlaß  v.  21./IV.  1919 
(Decreto-legge  21  aprile  1919,  n.  603,  con- 
cernente  provvedimenti  per  l'assicurazione 
obbligatoria  contro  la  invalidit  1  e  la  vec- 
chiaia)  zur  Zwangsversicherung  übergegangen. 
Danach  sind  Arbeiter  und  Angestellte  über 
15  bis  zu  65  Jahren  mit  einem  Monats- 

verdienst bis  einschließlich  350  Lire  gegen 
Invalidität  und  Alter  versichert,  sofern  sie 
nicht  Anspruch  auf  gleichwertiges  Ruhe- 
gehalt  nach  anderen  Gesetzen  oder  Ver- 

ordnungen besitzen.  Versicherungsberechtigt 

sind  insbesondere  „unabhängige  Arbeiter", deren  Jahresarbeitsverdienst  4200  Lire  nicht 
übersteigt. 

Die  Leistungen  bestehen  in  einer  Bente 
und  in  der  Gewährung  von  Heilverfahren 
zur  Verhütung  oder  Beseitigung  von  In- 

validität. Die  Rente  wird  gewährt  a)  bei 
einem  Alter  von  65  Jahren,  wenn  wenigstens 
240  vierzehntägige  Beiträge  geleistet  worden 
sind,  b)  ohne  Bücksicht  auf  das  Alter  bei 
dauernder  Invalidität,  wenn  wenigstens  120 
Beiträge  geleistet  sind.  Der  Begriff  der  In- 

validität ist  ähnlich  bestimmt  wie  im  deut- 
schen Becht  (Verminderung  der  Erwerbs- 

fähigkeit auf  weniger  als  ein  Drittel). 
Der  Jahresbetrag  der  Bente  setzt  sich 

zusammen  aus  einem  festen  Staatszuschuß 

von  100  Lire  und  einem  je  nach  der  Beitrags- 
leistung berechneten  Teil.  Dieser  beziffert 

sich  auf  66%  des  Gesamtbetrages  der  ersten 
120  Beiträge,  50%  der  folgenden  120  Bei- 

träge und  25%  des  Bestes. 
Die  Beiträge  richten  sich  nach  der 

Lohnhöhe  und  betragen  vierzehntägig  1,  2, 
3,  4,  5,  6  Lire  bei  einem  Tagesentgelt  bis  zu 

2  Lire,  von  mehr  als  2  bis  zu  4,  von  4  bis  6, 
6  bis  8,  8  bis  10,  mehr  als  10  Lire.  Der 
Arbeitgeber  haftet  auch  für  den  Beitragsteil 
des  Versicherten,  darf  ihn  aber  am  Lohn 
kürzen.  Die  Beitragsentrichtung  erfolgt 
wie  nach  deutschem  Becht  durch  Ver- 

wendung von  Marken. 
Träger  der  Versicherung  ist  die  nationale 

Sozialversicherungskasse  nebst  den  ihr  an- 
gegliederten Provinzinstituten  für  soziale Fürsorge. 

Das  Streitverfahren  findet  vor  den  erst- 
instanzlichen Schiedskommissionen  (am  Sitze 

jedes  Provinzinstituts)  und  in  zweiter  und 
letzter  Instanz  vor  der  zentralen  Schieds- 

kommission statt. 
5.  Großbritannien.  In  Großbritannien 

ist  die  Invalidenversicherung  in  den  „Na- 
tionalen Krankenversicherungsgesetzen  von 

1911—1920"  (National  Health  Insurance 
Acts,  1911  to  1920)  geregelt.  Das  grund- 

legende Gesetz  datiert  v.  16./XII.  1911. 
Es  wird,  wie  im  deutschen  Becht,  Ver- 

sicherungspflicht und  Versicherungsberech- 
tigung unterschieden.  Versicherungspflichtig 

sind  grundsätzlich  alle  über  16  Jahre  alten 
Arbeiter,  Heimarbeiter,  Mitglieder  der 
Schiffsbesatzung,  im  allgemeinen  ohne  Rück- 

sicht auf  Art  und  Höhe  des  Entgelts,  ferner 
Angestellte,  wenn  ihr  Jahresarbeitsverdienst 
den  Wert  von  160  Pfund  nicht  übersteigt. 
Eine  Beihe  von  Ausnahmen  und  Befreiungen 
findet  sich  ähnlich  wie  im  deutschen  Recht. 

Versicherungsberechtigt  sind  nicht  versiche- 
rungspflichtige Personen,  die  eine  regelmäßige 

Beschäftigung  haben,  aus  deren  Ertrag  sie 
ihren  Lebensunterhalt  ganz  oder  vorwiegend 
bestreiten,  sofern  ihr  Gesamteinkommen 
den  Betrag  von  160  Pfund  nicht  übersteigt; 
ferner  diejenigen,  die  bereits  mindestens 
5  Jahre  hindurch  versichert  gewesen  sind. 
Wer  das  65.  Lebensjahr  vollendet  hat,  ist, 
wenn  er  nicht  bereits  vorher  versichert  war, 
weder  versicherungspflichtig  noch  -berechtigt. 

Als  Leistung  der  Invalidenversicherung 
wird  nach  Ablauf  der  Krankenunterstützungs- 

dauer (26  Wochen)  für  den  Fall  der  Arbeits- 
unfähigkeit eine  Rente  (disablement  benefit) 

gewährt,  die  jedoch  bei  Vollendung  des 
70.  Lebensjahres  erlischt.  Von  da  ab  tritt 
die  durch  G.  v.  l./VIII.  1908  geregelte 
staatliche  Altersversorgung  für  Hilfsbedürf- 

tige ein. 
Die  Invalidenrente  beträgt  7  s  6  d  für  die 

Woche  (nach  dem  G.  v.  20./V.  1920). 
Die  für  die  Versicherung  (einschließlich 

der  Krankenversicherung)  erforderlichen 
Mittel  werden  zu  sieben  Neunteln  aus  Bei- 

trägen, im  übrigen  aus  Staatsmitteln  auf- 
gebracht. Die  Beitragslast  ist  auf  Arbeitgeber 

und  Arbeitnehmer  verteilt.  Der  Beitrag  des 
Arbeitgebers  beträgt  5  d  für  die  Woche, 
in   Irland  4  d;   der  des   Versicherten:   bei 

32* 
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Männern  5  d,  bei  Frauen  4  d,  in  Irland 
4  bzw.  3  d.  Bei  niedriggelohnten  Versicherten 
tragt  der  Arbeitgeber  die  ganze  oder  einen 
größeren  Teil  der  Beitragslast. 

Versicherungsträger  Bind  vom  Versiche- 
rnngsamte  Eugelassene  Vereine  (anerkannte 
Kassen)  und  —  für  Nichtmitglieder  Bolcher 
Vereine  —  ein  besonderer  Fonds  (Sparfonds, 
früher  Postfonds),  bei  dem  für  jeden  dort 
Versicherten  (Spareinleger)  ein  Guthaben 
aus   den   für  ihn  gezahlten    Beiträgen   an- 

mmell  wird.    Die  Ansprüche  auf  Grand 
er  „Sparversicherung"  sind  durch  die 

Höhe  des  Guthabens  begrenzt. 
Zur  Durchführung  der  Versicherung  sind 

als  Behörden  (mil  Zweigstellen  an  verschie- 
denen Orten)  das  Versicherungsamt  in 

London  (..Insurance  Gommissioner"),  da 
schottische  und  das  irische  Versioherungs- 
•ml  und  das  für  Wales  errichtet.  Kür  jede 
Grafschaft  und  jede  Stadtgemeinde  ist 
ferner  eine  Versicherungskommission  (In- 

surance Committee)  aus  40  bis  80  Personen 
gebildet,  in  der  auch  die  Versicherten  ver- bind. 

Streitigkeiten  sind,  zum  Teil  nach  vor- 
heriger Entscheidung  der  Blasse,  durch  das 

sherungsamt  zu  entscheiden.     Bei  ge- 
■  n  Prägen,  insbesondere  bei  Streit  aber 

die  Versicherungspflicht,  ist  Berufung  an 
den  von  dem  Schatzkanzler  zu  bestellenden 

Richter  de<  ( »bergerichts  (High  Court)  zu- 

Durch    das    bereits    erwähnte   britische 
v.    1.  VIII.    1908,    das 

v  t,    L908",  (Nov.   v. ia  VIII.  19111  wird  oaefa  dem  Muster  der 

orgung  für  tue Iten  hilfsbedürftigen  Personen 
lie  während  der  letzten  20  Jahre 

hörige  gewesen  sind  und 
hnsitz  im  [nlande  gehabl   haben, 

und  deren  Jahreseinkommen  den  Betrag  von 
erhalten,  trenn 

sie  <•>  nicht  gewohnheitsmäßig  schuldhaft 
unterlassen  haben,  für  ihren  eigenen  und 
für    den  ihrer    Angehörigen    zu 

tikommen    di      Be 

m  Höchst- rden 

nicht    erhob«-!:,    die    erforderlichen    Mittel llt. 
■ 

örtli 

itral- nbehörde  rnment    Board) 
unt'  •  drentenbel 

bottland  und  Irland. 
6.  Australien.    Nachdem  im  Jahr 

»rgung  eingeführt  ha 

kam  am  10./VI.  1908  ein  die  Vereinigten1 
Staaten  von  Australien  umfassendes  Bundes- 

gesetz „zur  Einführung  von  Invaliden-  und 
Altersrenten  und  zu  anderen  Zwecken"  zu- 

stande (Nov.  v.  13./VIII.  1909,  24./XII.  1912 
und  von  1916).  Wie  die  früheren  Gesetze 
der  erwähnten  Einzelstaaten  errichtet  das 

Bundesgesetz  keine  Versicherung  im  eigent- 
lichen Sinne,  sondern  eine  allgemeine  staat- 
liche, beitragslose  Versorgung,  die  aus  den 

vom  Parlament  bewilligten  allgemeinen 
Mitteln  bestritten  wird. 

Von  der  Versorgung  sind  ausgeschlossen 
Ausländer,  Asiaten,  die  nicht  in  Australien 
geboren  sind,  und  die  Eingeborenen  Austra- 

liens, Afrikas,  der  Inseln  des  Stillen  Ozeans 
und  Neuseelands. 

Als  Leistungen  kommen  Alters-  und  In- validenrente in  Betracht.  Die  Altersrente 
wird  bei  einem  Alter  von  6ö,  im  Falle  früherer 
Arbeitsunfähigkeit  bei  einem  Alter  von 
60  Jahren  gewährt;  die  Invalidenrente  bei 
Eintritt  dauernder  Arbeitsunfähigkeit  im 
Alter  von  mehr  als  16  Jahren,  sofern  nicht 
Altersrente  bezogen  wird.  Voraussetzung 
ist  Wohnsitz  in  Australien  seit  längerer  Zeit 
(25  bzw.  6  Jahren),  der  Besitz  keines  den 
Betrag  von  310  £  übersteigenden  Vermögens; 
besondere  Voraussetzung  für  die  Altersrente 
ferner  guter  Leumund  und  angemessenes 
Familienleben;  für  die  Invalidenrente:  un- 

verschuldete Invalidität,  die  in  Australien 
eingetreten  sein  muß,  und  Bedürftigkeit. 

I  mV  i  lulic  der  Rente  wird  von  dem  Renten- 
konimissar  oder  dem  ihm  unterstellten 
Bilfskommissar  jedes  Einzelstaats  unter 
Berücksichtigung  aller  umstände  des  Falles 
festgestellt,  darf  aber  den  Betrag  von  32%  £ 
jährlich  und  mit  dem  Bonstigen  Einkommen 
zusammen  den  Betrag  von  68%  i  im  Jahre nicht  übersteigen. 

7.  Schweden.  Die  schwedische  [nvaliden- 
und  Altersversicherung  beruht  auf  dem 
ü.  betr.  allgemeine  Pensionsversioherung 
v.  30.  VI.  L013  nebst  Nov.  v.  B./VL  l'.'i.i. 
sie  umfallt  grund>ät/.lieh  die  gesamte  Be- 

völkerung Bonwedischer  Staatsangehörigkeit 
und  gewahrt  bei  dauernder  Erwerbsunfähig- 

keit, abi  c  \  oin  67.  Lebensjahre 
ab    ein.-    jährliche    Pension.       Dauernde    Er- 
werbsunfähigkeit  lieg)    vor  bei  demjenigen, 
der    infolge    von    Alter,    Krankheit    odei 

n   Gebrechen   außerstande   ist,   sich 
durch    solche    Arbeiten,    die    Beinen    Kräften 
und    Fähigkeiten    entsprechen,    weiter    tu 

I  Me     jährliche      P<  !:    |n||      li, 
bei  Männern  30,  bei  Prauen  24%  der 

ine   der   eingezahlten    Pension 
In  den  Fällen  der  dauernden  Arb 

Unfähigkeit  tritt  bei  einem  Jahre  einkommen 
1     Kr.     bei     Männern, 

Kr.  bei  Prauen  ein  Zuschuß  aus  öffent- 
lichen   Mitteln   hinzu;   der   zu    drei    Vierteln 
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vom  Staate,  zu  einem  Viertel  von  dem 
Provinzialausschuß  und  den  Gemeinden  be- 

stritten wird.  Die  Höhe  des  Zuschusses 

richtet  sich  nach  dem  sonstigen  Einkommen 
des  Empfängers.  Bei  einer  jährlichen  Ein- 

nahme bis  zu  50  Kr.  beträgt  sie  für  Männer 
150,  für  Frauen  140  Kr.  nebst  einer  Erhöhung 
von  0,08%  für  jede  Krone  der  eingezahlten 
Beiträge.  Bei  höherem  Einkommen  wird 
der  Zuschuß  im  allgemeinen  um  die  Hälfte 
dieses  Einkommens  gekürzt.  Eine  Kürzung 
oder  Versagung  des  Pensionszuschusses  findet 
ferner  in  einigen  anderen  Fällen  statt,  ins- 

besondere bei  demjenigen,  der  seine  Bei- 
tragspflicht absichtlich  oder  aus  offenbarer 

Nachlässigkeit  nicht  erfüllt  hat. 
Die  Beitragspflicht  beginnt  mit  dem 

Jahre,  in  dem  der  Versicherte  das  16.  Lebens- 
jahr vollendet,  und  endet  mit  dem  Jahre, 

in  dem  das  66.  Lebensjahr  erreicht  wird. 

Nicht  beitragspflichtig  sind  dauernd  er- 
werbsunfähige Personen  und  solche,  für  die 

anderweit  aus  öffentlichen  Mitteln  gesorgt 
ist,  insbesondere  Staatsbeamte  und  Geist- 

liche nebst  ihren  Ehefrauen.  Dauernd  Er- 

werbsunfähige, für  die  keine  Beiträge  ent- 
richtet worden  sind,  erhalten  Unter- 

stützungen bis  zur  Höhe  des  Pensions- 
zuschusses. 

Der  Beitrag  beträgt  grundsätzlich  3  Kr. 
jährlich.  Bei  einem  Einkommen  von  über 
100  bis  800  Kr.  im  vorhergehenden  Jahre 
erhöht  er  sich  auf  5  Kr.,  bei  800  bis  1200  Kr. 
auf  10,  bei  1200  Kr.  und  mehr  auf  13  Kr. 
Darüber  hinaus  sind  freiwillige  Beiträge 
bis  zu  einem  Höchstbeitrage  von  30  Kr.  im 
Jahre  zugelassen.  Der  Grundbeitrag  von 
3  Kr.  wird  in  allen  Fällen  von  der  Gemeinde 

eingezogen,  im  übrigen  werden  die  Pflicht- 
beiträge mit  den  Staatssteuern  erhoben. 

Sämtliche  Beiträge  fließen  in  einen  Pensions- 
fonds, der  nach  besonderer  Verordnung  ver- 
waltet wird. 

Die  Durchführung  der  Versicherung  liegt 
den  örtlichen  Pensionskommissionen  und  der 

ihnen  übergeordneten  Pensionsdirektion  ob, 
gegen  deren  Beschlüsse  in  gewissen  Fällen 
gerichtliche  Entscheidung  beantragt  werden 
kann. 

Literatur :  Kommentare  zur  Invaliden-  und  Hinter- 
blieb  enenv  er  Sicherung  von  Hanow-Lehrnann, 
3.  Aufl.,  1914  nebst  Nachtrag.  —  Düttmann- 
Seelmann,  2.  Aufl.,  1920.  —  Weymann,  3.  u.  4. 
Aufl.,  1914.  —  Stier -Somlo,  R.  V.  0.  —  Eine  syste- 

matische Darstellung,  wie  sie  für  das  ältere  Reclit 
Rosin,  Recht  der  Arbeiter  Versicherung,  enthielt, 
fehlt.  —  Fachzeitschriften,  insbesondere:  Die 
Arbeiter  v  er  sorg  ung  ;  Monatsschrift  für 
Arbeiter-  und  Ang  estelltenv  er  Siche- 

rung ;  Die  Invaliditä  ts-  und  Alter sv  er  • 
■Sicherung  im  Deutschen  Reiche. 

Wilhelm  Otto  Kahl. 

John,  Vincenz, 

geb.  in  Schneeberg  in  Böhmen  am  7. /XL  1838, 
gest.  in  Innsbruck  am  6./IV.  1900;  studierte  in 
Prag  Rechts-  und  Staatswissenschaften;  war 
mehrere  Jahre  Zentral- Güter-Direktor  in  Böh- 

men; studierte  wiederum  in  Halle,  Berlin  und 
Wien  Staatswissenschaften  und  habilitierte  sich 
1880  an  der  Universität  Bern  für  Staatswissen- 

schaften und  1884  an  der  Universität  Prag  für 
politische  Oekonomie  und  Statistik,  wurde  1885 
a.  0.  Professor  der  Statistik  an  der  Universität 
Czernowitz,  1888  a.  0.  und  1890  ordentlicher 
Professor  für  Statistik  und  Verwaltungslehre 
an  der  Universität  Innsbruck. 

John  veröffentlichte  a)  in  Buchform:  Die 
Vorschuß-  und  Kreditvereine  (Volksbanken)  in 
Böhmen  (herausg.  vom  „Verein  für  Geschichte 

der  Deutschen  in  Böhmen"),  Prag  1870.  —  Der 
Name  Statistik.  Eine  etymologisch-historische 
Skizze  (bes.  Abdr.  aus  der  Schweizer  stat.  Zeit- 

schrift), Bern  1883.  (Im  „Journal  of  the  Sta- 
tistical Society",  vol.  XLVI  in  Uebersetzung 

veröffentlicht.)  —  Geschichte  der  Statistik, 
Teil  I.  Von  dem  Ursprung  der  Statistik  bis 
auf  Quetelet,  1835,  Stuttgart  1884. 

b)  Aufsätze  in  folgenden  Zeitschriften  und 
Sammelwerken:  Mitteilungen  des  Vereins  f. 
Gesch.  der  Deutschen  in  Böhmen;  Sammlung 
gemeinnütziger  Vorträge,  herausg.  vom  deutsch. 
Verein  z.  Verbreitung  gemeinnütz.  Kenntnisse 
in  Prag;  Wiener  Statistische  Monatsschrift; 
Jb.  f.  Nat.;  Bericht  des  VI.  intern.  Kongresses 
f.  Hygiene  und  Demographie;  Z.  f.  Volksw.; 
Allgemeines  Statistisches  Archiv;  Festgabe  für 
Johannes  Conrad,  Jena  1898.  —  An  Biogra- 

phien in  der  „Allgem.  Deutschen  Biographie": J.  P.  Süßmilch.  In  den  früheren  Auflagen 

dieses  „Hdw.  d.  St." :  Achenwall,  William  Farr, Finlaison,  Fletcher. 

Vgl.  über  John:  Juraschek,  Dr.  Vincenz  John, 
Nekrolog  (Statistische  Monatsschrift,  Wien, 
Jahrg.  XXVI,  1900).  Meitzel. 

Jonäk,  Eberhard, 
geb.  am  12./IV.  1820,  gest.  am  ll./X.  1879  in 
Prag,  habilitierte  sich  1847  als  Privatdozent  an 
der  Technischen  Hochschule  in  Wien,  folgte  1847 
einem  Rufe  an  die  Universität  Krakau,  wurde 
1849  außerordentlicher  und  1860  ordentlicher 
Professor  der  Statistik  und  Nationalökonomie 
an  der  Prager  Universität  und  leitete  1865  bis 
1867  das  Zentralkomitee  für  land-  und  forst- 

wirtschaftliche Statistik  Böhmens. 
Jonäk  hat  sich  verdient  gemacht  um  die 

Theorie  der  Statistik  sowie  um  die  Industrie- und  Landwirtschaftsstatistik. 

Er    veröffentlichte   neben   zahlreichen  _  Auf- 
sätzen in  der  „Austria"  folgende  staatswissen- schaftliche    Schriften    in    Buchform:     Theorie 

der   Statistik  in   Grundzügen,   Wien  1856.    - 
Tafeln  zur  Statistik  der  Land-  und  Forstwirt- 

schaft des  Königreichs  Böhmen,  Bd.  I  (einziger) 

,in  12  Heften,  Prag  1861-1872.   -   Der  land- !  und   lehentäfliche    Grundbesitz    im    Königreich 

!  Böhmen.     Statistische  Tafeln,  ebd.  1865;  das- 
selbe, 2.  Aufl.,  ebd.  1878.  -  Jonäk  redigierte 
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ferner  den  „Bericht  über  die  allgemeine  deutsche 

Industrie-Aufteilung  in  München  i.  J.  L864, 

Prag  1866"  und  den  ,, Bericht  über  die  allge- 
meine Agrikultur-  und  Industrieausstellung  zu 

Paris  i.  J.  lSöö,  3  Bde.,  Wien  L856."   — 

Vgl  über  Jonak:  B.  v.  Mohl,  Geschichte  and 
Literatur  der  Staatswissenschaften,  Bd.  111, 

Erlangen  1858,  S.  660  u.  672.  —  Warzbach,  Bio- 
fraphisches  Lexikon,  Bd.  X.  Wien  L863,  S. 

Et  —  Ad.  Picker,  Der  Unterricht  in  der 
Statistik  an  den  österreichischen  Hochschulen 

in  den  Jahren  1850—1876,  in  „Statistische 

Monatsschrift",  Jahrg.  II,  Wien  1876,  S.   1  IG/17. 
—    Derselbe,    Eberhard    Jonak,    Nekrolog,    in 
..Statisti-che    Monatsschrift",    Jahrg.     V.     Wien 

Wappaus,  Einleitung  in  «las 
Studium    der    Statistik,    hrsg.    von   0.    Gandil, 

Leipzig  ivM.  s.  107,   -  v.  Oettingen,  Moral- 
;.  Aufl.,  Erlangen  1882,  S.  8.  -  John, 

hichte  der  Statistik,  Bd.  J,  Stuttgart  L884, 

■n  S.  N"  111.  ferner  S.  6/6u.  ö.    -G.v.  Mayr 
und  G.  B.  Salvioni,  La  statistica  e  la  vita  sociale, 
2.    Aufl..    Turin    1886,    S.    62.  Gabaglio, 
Teoria    diella  statistica,    2.   Aufl..    2   Bde.,   Mai- 

and  1888,  IM.  1.  S.  166/67,  262/64,  -JS7/89, 
387.  :  Bd.  II.  S.  2.  ifeitzeL 

Ilistory  of  political  economy,  Edinburg  1888, 
S.  142—45.  —  Palgrave,  Dictionary,  vol.  II, 
London  18%,  S.  490L  —  Dictionary  of  national 

raphy,  ed.  by  Sidney  Lee,  Bd.  X,  London 
1908.  Hilferding,    Richard    Jones  (D.   Nouo 
Zeit.    Jg.  30,  Bd.  1,  1912,  S.  343-352). Meltzel. 

Jones,  Richard, 
::u  Tunbridge  Wells  (engl.  Grafschaft 

am    26.,  I.    1866    zu    Haileybury 

Hertford).    Studierte  in  Cam- 
und  war  einige  Jahre  Pfarrer 

in  Kein  ob  Professor  der  Sl 

Wirtschaft   am   King's  College  in  London;  1835, in  Malthus  Professor  dei  Staats- 
Easl  lndia  College 

in  Haileybury.    Kr  nahm  tätigen  Anteil  an  dem 

und 
frühen  n  Kritiker  di  •  Rii  ardo- 

iner  Theorie  der 
:i    ihm    bl 

.- 

•    . 

lieh.:  rm: 
bution  of  wealth.  and 

on    t:.  I 

_'.    Aufl.    l"ll; 

loctore  on  poii- 

■ 
of  labor,  I  ;  ook  oi  le(  I Hertford 

.  Literary 

remaii 

polit: 

I.1V,   Edinburg 
'.  ufl., 

Pari?  1645,  Bd    I 

Jovellanos,   Don  Gaspar  Melchor  de, 
geb.  am  6./I.  1744  zu  Gijon  in  Asturien,  goat. 
am  27./XI.  1811  in  Vega. 

Jovellanos  ist  nicht  der  Schöpfer  einer  neuen 
Schule,  aber  er  bedeutet  für  sein  Vatorland 
den  Bahnbrecher  zu  den  wirtschaftlichen  An- 

schauungen, welche  die  neuere  wissenschaftliche 
Nationalökonomie  Spaniens  beherrschen.  Aus 
einem  Physiokraten  wandelte  er  sich  in  einen 

Smithianer,  noch  ehe  Smiths  „Wealth  of  nations" 
(17D4)  in  der  Ortezschen  Uebersetzung  in  Spa- 

nien eingeführt  wurde.  Die  vom  Merkantilismus 
um  Spanien  gezogenen  Zollinien  und  zugunsten 
der  Handelsbilanz  aufgerichteten  hohen  Tarife, 

überhaupt  alle  noch  vom  Mittelalter  her  kon- 
servierten Verkehrshindernisse  bekämpfte  er  im 

(leiste  des  Industriesystems,  das  ihm  auch  in 

seiner  Steuerpolitik  als  Richtschnur  diente.  Sein 
Bestreben,  die  daniederliegende  Landwirtschaft 
mit  Aufbietung  aller  staatlichen  und  sozialen 
Mittel  zu  lieben,  will  als  erster  reformatorischer 

Schritt  zur  Lösung  der  damaligen  Agrar-  und 
Grundherrschaftsfrage  Spaniens  betrachtet  sein. 

Jovellanos  veröffentlichte  von  Btaatswissen- 
gchaftlichen  Schritten  in  Buchform:  Dictamen 

de  la  Junta  formada  de  orden  de  s.  M.  para  el 
en  y  aprobaeiön  de  an  banco  nacional, 

Madrid  1782.  —  Memoria  sobre  el  estable- 

eimiento  de  monte  pio  di  bidalgos  de  Madrid, 
leida  en  la  Real  Sociedad  de  Madrid,  en  12  de 

Marzo  de  1784,  ebd.  1784.  —  Consulta  de  la 
Junta  formada  para  la  resolueiön  de  an  cx- 
pediente  sobre  la  oecesidal  de  fomentar  aaestra 

marina  mercantü,  ebd.   1784   —  Dictamen  de 
la     Real     Junta    de    COmercio    en    el    e.xpediento 

i  aovar  o  revocar  la  prohibieiön 
iducciön  y  oso  de  la  museleni    ebd. 

n   a  la  Junta  general  Bohre  la 
libertad   de   artes,   ebd.    1785.         Carta   diri 

gada  al  conde  de  Campomanes  sobre  el  pro;, 
di  im  tesoro  publico,  Madrid  1786,       Informe  de 
la    Sociedad    eCOnÖmica    de     Madrid    al     Keal     \ 

i  de  Castilla  en  expediente  de 

ley  agraria,  ebd.  1796;  dasselbe,  2.  Aufl.,  Palma 
Ibe,  ::.  Ami.,  Madrid  1820;  dasselbe 

in  deutscher  Uebersetzung  u.  d.  '1'.:  Gutaohtoa der  okonoo  I       H  chafi  zu  Madrid  üb« 

die   ihr   vorgelegten    Entwürfe   zn   einer   land« 
haftlicnen  l  \us  dem  Spa 
n   von    H.   \.    Beguelin,    Berlin    1816 

Meiii'/in-s  politiques,  I  Jovellanoi 
I  ,  '.       Rou      au-      ..coiitral 

G     uimolte    Wirke,   einscblieOlioi 
iftlichen  Schriften:   C  i 
..-..  Madrid  1830    32:  dui- 

Aufl.,  8  Bde.,  Ban 
...  i ;  i    XL  VT  und 

L,  bi  ■  dal,  Madrid  1858— 

Irfd   1880. 
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Vgl.  über  Jovellanos:  Jovellanos,  Memoria 
ä  mis  compatriotas,  en  que  se  rebaten  las  calum- 
nias,  usw.,  Coruüa  1811  (als  eine  Art  Selbst- 

biographie zu  betrachten).  —  Antillon,  Noticias 
historicas  de  Jovellanos,  Palma  1812.  —  Edin- 

burgh Review,  Bd.  XIV,  Edinburg  1813.  - 
Bermudez,  Memorias  para  la  vida  del  Sefior  Don 
Gaspar  Melchor  de  Jovellanos,  Madrid  1814.  — 
Die  Biographie  von  Huber  in  den  „Zeitgenossen", 
Reihe3,  Bd.III,  Leipzig  1831. -Erschund  Gruber, 
Enzyklopädie,  Sektion  2,  Teil  XXIII,  Leipzig 
1844,  S.  280ff.  -  Colmeiro,  Storia  della  eco- 
nomia  politica  in  Espaila,  Bd.  I,  Madrid  1862.  — 
Baumgarten,  Don  Gaspar  Melchor  de  Jovellanos, 

in  Sybels  „Historische  Zeitschrift",  Bd.  X, 
München  1863.  —  Nouv.  Biographie  generale. 
Publ.  par  Firmin-Didot,  Bd.  XXVII,  Paris  1881. 
—  Somoza,  Las  amarguras  de  Jovellanos, 

Gijon  188'J.  —  Nouveau  dictionnaire  d'^conomie 
polit,  Bd.  II,  Paris  1892,  S.  104/105.  -  Carracido, 
Jovellanos,  Madrid  1893. 

Meitzel. 

Irische  Landfrage. 
1.  Die  Ursachen.  2.  Die  ersten  Reformver- 

suche. 3.  Die  Pachtrechtsreform.  4.  Die  Schaf- 
fung eines  Bauernstandes.  5.  Die  gegenwärtige 

Lage. 
1.  Die  Ursachen.  Solange  Irland  selbständig 

war,  gab  es  dort  keine  Landtrage,  da  das  irische 
Recht  den  Bauern  vor  ungerechter  Vertreibung 
und  Ausbeutung  schützte.  Nach  der  eigentlichen 
Eroberung  durch  die  Engländer,  die  unter 
Elisabeth  begann  und  von  Cromwell  beendigt 
wurde,  wandten  jene  alle  Mittel  an,  um  die  Iren 
ihres  fruchtbaren  Landes  zu  berauben.  Gestützt 
auf  juristische  Spitzfindigkeiten  wurden  unter 
der  Anschuldigung  der  Felonie  nahezu  fünf 
Sechstel  des  Bodens  konsfisziert  und  englischen 
Kolonisten  verliehen.  Unter  Cromwell  wurden 
gegen  50000  Gutsbesitzer  nach  Westen  auf  ein 
Gebiet  von  1%  Million  Acres  verpflanzt,  wo- 

durch zahllose  Zwergfarmen  entstanden,  die  nicht 
ausreichen  konnten,  ihre  Besitzer  zu  ernähren. 

Den  wenigen  verbleibenden  irischen  Grundeigen-  j 
tümern  verbot  man  den  Erwerb  von  Grund- 

stücken und  den  Abschluß  langfristiger  Pacht- 
verträge, ebenso  wurde  im  Erbfalle  Natural- 

teilung vorgeschrieben,  „damit  dadurch  die 
großen  katholischen  Güter  zersplittert  würden 
und  verschwänden". 

Zumeist  waren  die  Iren  nur  als  Pächter  auf 

dem  ihnen  abgenommenen  Lande  zurückge- 
blieben. Ueberstieg  der  Reinertrag  mehr  als  ein 

Drittel  und  erhöhten  sie  nicht  sofort  freiwillig 
den  Pachtzins,  gingen  sie  ihrer  Pachtung  ver- 

lustig. Da  die  Pachtverhältnisse  auch  sonst  will- 
kürlich kündbar  waren  und  außerhalb  Ulsters 

der  Pächter  für  Meliorationen  keinerlei  Ersatz 
beanspruchen  durfte,  wurde  das  Volk  geradezu 
zur  Trägheit  und  zu  schlechtem  Ackerbau  ge- 

zwungen. Von  1741—1841  war  die  Bevölkerung 
von  2  auf  8  Millionen  angewachsen,  wodurch  in 
Verbindung  mit  der  planmäßigen  Vernichtung 
der  irischen  Industrie  die  Arbeitslosigkeit  und  das 
Elend  immer  mehr  stiegen.     Nach  1815  fielen 

die  Getreide-  und  Lebensmittelpreise  bedeutend, 
die  hohen  Pachtzinse  aber  blieben.  Infolge  des 
Absentismus  der  Grundherren  ging  fast  der 
ganze  Ertrag  nach  England,  denn  um  die  hohen 
Pachtzinse  und  Steuern  zahlen  zu  können,  mußte 
man  alles  Getreide  und  Vieh  nach  England 
schicken;  für  das  irische  Volk  blieben  nur  die 
Kartoffeln.  1846—49  mißrieten  diese  infolge  der 
Kartoffelkrankheit;  nicht  so  Vieh  und  Getreide, 
die  im  Werte  von  1  Milliarde  M.  nach  England 
exportiert  wurden,  während  lljt  Millionen  Bauern 
verhungerten,  da  man  ihnen  die  England  ge- 

schuldeten Lebensmittel  gewaltsam  wegnahm. 
Anstatt  nun  erst  recht  den  Ackerbau  zu  fördern, 
wurde  bei  allen  Notstandsarbeiten  zur  Bedingung 
gemacht,  daß  sie  nicht  produktiv  sein  durften, 
und  das  Armengesetz,  das  bestimmte,  daß  nur 
der  unterstützt  werden  durfte,  der  weniger  als 
%  Acre  Landes  besaß,  bewog  eine  Million  Bauern 
zum  Aufgeben  ihrer  Güter,  wodurch  der  Ackerbau 
auf  Jahre  hinaus  zugrunde  gerichtet  wurde.  Der 
gleichzeitige  Uebergang  Englands  zum  Frei- 

handel vollendete  den  Ruin  der  irischen  Land- 
wirtschaft. 

Durch  diesen  Niedergang  wurden  die  Guts- 
besitzer, um  nicht  selbst  zugrunde  zu  gehen, 

gezwungen,  einen  Großteil  des  Ackerlandes  in 
Weideland  zu  verwandeln  und  außerdem  allen 
zahlungsunfähigen  Pächtern  zu  kündigen;  so 
wurden  von  1838—88  gegen  3  V,  Millionen 
Menschen  zu  heimatlosen  Bettlern.  Als  infolge 
des  Unvermögens  der  meisten  Pächter,  die  Pacht 
zu  zahlen,  auch  die  durch  die  Hungersnot  tief 
verschuldeten  Gutsbesitzer  bankerott  geworden 
waren,  wurde  1849  nach  dem  Plane  Robert  Peels 
eine  Encumbered  Estates  Act  erlassen,  die  den 
zwangsweisen  Verkauf  von  mehr  als  zur  Hälfte 
belasteten  Grundstücken  auf  Antrag  eines 
Gläubigers  ermöglichte.  Bei  dem  tiefen  Stande 
des  Bodenwertes  war  das  unendlich  hart  und  der 
einzige  Erfolg  war  der,  daß  in  3300  Gütern  an 
Stelle  des  alteingesessenen  Landadels,  der  immer- 

hin einen  gewissen  Zusammenhang  mit  der 
Bevölkerung  gehabt  hatte,  neue  Emporkömm- 

linge traten,  die  noch  weniger  Rücksicht  auf  die 
Bedürfnisse  der  Pächter  nahmen.  Die  einzige 
Rettung  vor  dem  Hunger  war  die  Auswanderung; 
von  1850  bis  1914  sind  mehr  als  4  Millionen 
Menschen  ausgewandert. 

2.  Die  ersten  Reformversuche.  Unter 

dem  Drucke  andauernder  Agrarrevolutionen 
machte  man  sich  endlich  daran,  ernstlich 
Abhilfe  zu  schaffen.  Einen  ersten  Versuch 
stellt  die  Landed  Property  Improvement  Act 
von  1860  dar,  die  dem  Pächter  Entschä- 

digungsansprüche für  Meliorationen  gewährte; 
die  große  Masse  von  ihnen  war  jedoch  gar 
nicht  in  der  Lage,  von  diesem  Gesetz  Ge- 

brauch zu  machen,  und  da  das  Recht  auf 
Austreibungen  unverändert  bestehen  blieb, 
war  ihnen  in  keiner  Weise  geholfen.  An- 

läßlich der  Entstaatlichung  der  irischen 
Kirche  versuchte  Gladstone  1869  John 
Brights  Plan  der  Schaffung  bäuerlichen 
Eigentums  in  die  Tat  umzusetzen,  indem 
den  Pächtern  des  Kirchenlandes  ihre  Stellen 
zum  Kaufe  angeboten  wurden.  Drei  Viertel 
des   Kaufsreldes   konnten  vom   Staate  vor- 
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geschossen  werden;  es  wurde  durch  eine 
Amortisationshypothek  gesichert,  Zinssatz 
•war  •}",,,  Amortisationsqunte  l1  3%>  Rück- 

zahlungsfrist 32  Jahre,  [nfolge  der  in  Eng- 
land bestehenden  Vorurteile  gegen  bäuer- 
lichen Grundbesitz  schritt  man  jedoch  auf 

diesem  Wege  nicht  weiter.  Bondern  versuchte 
es  vielmehr  mit  einer    Reform  des   Pacht- 
rechts.    L870  wurde  das  Ulster  Tcnant   Right, 
das  dem  Pächter  das  Rechl  gab,  bei  Er- 

ledigung seiner  l'aelit  ilnreh  Kündigung  von 
seineni  Rechtsnachfolger  eine  bestimmte 
Summe  zu  verlangen,  BOwie  einen  weiteren 
Betrag  als  Entschädigung  für  den  ,,good 

will"  der  angestörten  Qeberlassung  zu  be- 
anspruchen, auf  ganz  Irland  ausgedehnt. 

So  wichtig  dies  Gesetz  für  den  (lang  der 

Entwicklung  war,  so  gering  war  sein  prak- 
tischer Erfolg,  da  ee  den  Pächter  nur  so  lange 

schützte,  alfi  er  den  /ins  zahlen  konnte,  also 
in  schlechten  Erntejahren  versagte;  die  be- 

ode  Unsicherheit  des  Besitzes  wurde 
dadurch  nicht  beseitigt 

3.  Die  Pachtrechtsreform.     Das  Sinken 
der  Lebensmittelpreise  und  die  Mißernten 
der   Jahre    L878   und    1879   hatten   die   Ver- 
treibung  -ehr  vieler,  zahlungsunfähiger  Päch- 

ter zur  Folge  und  führten  zur  (iründung  der 
die    große    Agrarrevolution 

eitete.    Die  Pächter  verlangten  vor  allem 

die  „drei  1  ■":  „free  Bale",  die  Berechtigung 
eine   Pachtung  an   eine  ge- 

lichkeit  zu  veräußern;  „fixity 

Ol  tenure",  der  Pächter  darf  bei  ordnungs- 
Wirtachafteführnng  nur  gegen  Ent- 

entsetzt    werden;    „fair    rent", 
rf  nur  zu  einer  angemessenen 

ingen  werden, 
tone  <  ingebraehte  LandG. 

von  Hu  im  Wesen  alle  die  s  For- 
dern] ondere  „Land- 

zur     Ausführung     der     Ge- 
eebeftimmungen    errichtet.       Ihr   i 

ollti  n  auf 

Rente    ab- und  für  die  Daner  von   Iß  Jahren 
b  Ablauf  dieser  Zeit  war  eine 

Waren    SO eben, 

sie      durch 
•  rt,    er    dürfe    . aufen, 

den 

Ptd 

über- hat'.  .  ht,  die  n  li  tzten 
Dteiahren 

immei  tiefer  tank,  DQtzte  auch  die 
Herabeetcong 

viel,  während  die  Gutsbesitzer,  da  nicht 
zur  selben  Zeit  die  Grundlasten  ermäßigt 
wurden,  vielfach  durch  das  Gesetz  ruiniert 
wurden.  Schließlich  wurde  ein  Renten- 

rückstandsgesetz eingebracht,  durch  das 
129  952  zahlungsunfähigen  Pächtern  auf 
Pannen  unter  30  £  die  Bückstände  erlassen 
wurden,  sofern  sie  die  schuldige  Rente 
eines  Jahres  zahlten;  der  Staat  legte  dann 
eine  zweite  Jahresrente  darauf,  wogegen 
der  Grundherr  auf  die  sonstigen  Forde- 

rungen verzichtete.  1887  wurden  auch  die 
Lease-holders,  deren  Pachtzeiten  99  Jahre 
nicht  überstiegen,  1891  die  Pächter  mit 
ewigen  Renten  einbezogen.  Die  Pächter 
machten  fast  ausnahmslos  von  dem  Recht 
auf  behördliche  Rentenfestsetzung  Gebrauch. 
Von  Irlands  500  000  Pächtern  wurden  bis 

31./III.  1916  für  381  687  erste  Gerichts- 
renten festgesetzt  und  ihre  Jahresrente  von 

7,5  Mill.  £  auf  nicht  ganz  6  Mill.,  also  um 
20,7%  ermäßigt.  Von  Irlands  20  Mill. 
Acres  wurden  auf  11,3  Mill.,  also  auf  mehr 
als  die  Hallte  der  Oberfläche,  gerichtliche 
Renten  festgelegt.  Seit  1896,  nach  Ablauf 
der  ersten,  löjähr.  Frist,  wurde  143  494 
Pächtern  eine  zweite  Gerichtsrente  zuge- 

billigt und  die  Üriginalrente,  die  der  erste 
Gerichtsbeschluß  von  3,2  Mill.  £  auf  2,54 
Mill.  £  gedrückt  hatte,  nun  auf  2,075  Mill.  £, 
also  im  ganzen  um  33%  ermäßigt.  In 
5007  Fällen  fand  bereits  eine  dritte  Renten- 

festsetzung statt,  die  weitere  Ermäßigungen 
um  9,2%  brachte. 

Das  G.  von  1881  hat  nicht  wenig  zur  Er- 
reichung einer  Art  von  sozialem  Frieden 

In  i  ctragen  und  vor  allem  willkürliche  Ex- 
missionen nahezu  unmöglich  gemacht ;  doch 

indem  es  dem  Grundbesitzer  die  Möglichkeit 
nahm,  die  Produktion  zu  beeinflussen  und 
dem  Pächter  das  Interesse  nahm,  die  Pro- 

duktion zu  Steigern,  da  hei  schlechter  Be- 
wirtschaftung ilie  Rente  meist  bedeutend 

mehr  reduziert   wurde,  als   bei  guter,  hat   61 
zeir..'  hemmend  auf  die  Produktion 

rkt       Ahcr    dadurch,    daß    es    nunmehr 

anmöglich  wurde,  die  Gutsbesitzer,  die  bei- 
nahe    in     die     Stellung    eines     II  ypothekar- 

Bdrangt   wurden,   für  die 
Bchlimme   Lage  verantwortlich  zu  machen, 

die  Kauern  auf    ich   leib  i   und  er- 
leicl  i  Qtliofa  die   LÖBUn  |   der  Agrar- 

i ,  die  auf  ganz  anderem  Wege  geschehen 
sollte. 

4.  Die  Schaffung  eines  Bauernstandes. 
1 '.  aus  eii  unter  Salidnirv 

Rudet  1  amen,  wandten  ne  ihre  Auf« 
merksamkeit,  um  den  Liberalen  den  Wind 

■     zu   nehmen,   nicht    I  .  ■   die  <■ 
der  Verbi  'achtrechte  .    ondern 
vielmehr  der  Si  Bai  freien  Hain  m- 

,",   die :  Richtun 



Irische  Landfrasre 505 

deutet  hatten,  waren  daran  gescheitert,  daß 
die  verarmten  Pächter  nicht  einmal  einen 
Teil  des  Kaufpreises  in  barem  zu  erlegen 
vermochten.  Deshalb  stellte  die  Ashbourne 
Act  von  1885,  nach  dem  irischen  Staats- 

sekretär benannt,  der  Landkommission 
5  Mill.  £  zur  Verfügung,  um  kauflustigen 
Pächtern  den  vollen  Erwerbspreis  vor- 

schießen zu  können;  diese  zahlten  dafür 
49  Jahre  lang  eine  Annuität,  bestehend  aus 
3Vs%  Zinsen  und  V8%  Amortisation.  1886 
kehrte  Gladstone  für  kurze  Zeit  zur  Macht 
zurück  und  brachte  gleichzeitig  mit  dem 
Home  Rule-Gesetz  ein  Gesetz  zur  Ablösung 
der  Pachtrenten  ein,  der  es  dem  Eigentümer 
ermöglichen  sollte,  sein  Gut  zum  Zwanzig- 

fachen der  Jahresrente  zu  veräußern.  Ueber 
diese  Fragen  fiel  jedoch  das  liberale  Kabinett 
und  Salisbury  setzte  seine  1885  begonnene 
Politik  in  der  irischen  Frage  fort.  Ein  er- 

neuter Preissturz  der  landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse  hatte  zur  Folge,  daß  selbst  die 
1881  richterlich  festgesetzten  Pachtzinse 
nicht  mehr  bezahlt  werden  konnten,  und 
die  darauf  folgenden  Austreibungen  (im 
ersten  Halbjahr  1886  wurden  10  397  Per- 

sonen exmittiert)  bewirkten  neue  Agrar- 
unruhen.  1888  wurden  der  Landkom- 

mission abermals  5  Mill.  £  zur  Verfügung 
gestellt,  die  aber  schon  1890  erschöpft 
waren. 

Um  neue  Mittel  zu  schaffen,  kam  es  zu 
dem  großen  AblösungsG.  von  1891,  das 
33  Mill.  £  für  Zwecke  des  Landkaufs  zur 
Verfügung  stellte.  Die  Vorschüsse  zwecks 
Abfindung  der  Gutsbesitzer  erfolgten  jedoch 
nicht  mehr  in  bar,  sondern  in  eigens  zu  diesem 
Zwecke  geschaffenen  Wertpapieren,  dem  mit 
Konsols  gleich  rangierenden  „guaranteed 

land  stock".  1896  erging  ein  weiteres  Land- 
kaufgesetz, wodurch  die  Abzahlungsfrist  von 

49  auf  42  Jahre  verkürzt  wurde;  ferner 
sollte  alle  10  Jahre  eine  Kürzung  der  Lei- 

stungen des  Käufers  stattfinden,  indem  die 
bereits  zurückgezahlte  Summe  vom  Kapital 
abgezogen  wurde  und  für  die  nächsten 
10  Jahre  nur  4%  Zahlung  auf  das  noch 
ausstehende  Kapital  zu  leisten  waren;  hier- 

durch wurde  allerdings  die  Periode  der 
Rückzahlung  von  42  bis  auf  70  Jahre  aus- 

gedehnt. Ein  voller  Erfolg  auch  dieser 
Gesetze  wurde  dadurch  verhindert,  daß  man, 
um  dem  Pächter  den  Kauf  anziehend  zu 
machen,  die  Ablösungsrente  bedeutend  nied- 

riger, als  die  Gerichtsrente  festsetzen  mußte, 
was  wiederum  auf  den  Gutsbesitzer  ab- 

schreckend wirkte;  dazu  kam,  daß  die  Be- 
zahlung des  Gutsbesitzers  in  Wertpapieren 

jene  nur  so  lange  zum  Verkauf  ihrer  Pacht- 
stellen anreizte,  als  ihr  Kurs  über  Pari  stand. 

Der  1891  geschaffene  „Land  Stock"  notierte 
zwar  1894:  97  '/„;  1898:  114 73,  aber  1902 
infolge    des   Burenkrieges   nur   mehr   94  74, 

so  daß  die  Verkaufsanträge  bedeutend  nach- 
ließen und  ein  Stillstand  der  Reform  drohte. 

Immerhin  hatten  auf  Grund  der  G.  von 
1869-96-1902  72201  Pächter  um  24,7  Mill.  £ 
2  425  000  Acres  erworben. 

Die  bisher  erwähnten  Gesetze  hatten  für 
ganz  Irland  gegolten,  aber  eigentlich  nur  in 
wirtschaftlich  besser  gestellten  Gegenden  Er- 

folge erzielen  können.  Dem  Bauern,  der  in 
den  ärmsten  Strichen  des  Westens  eine  un- 

produktive Zwergfarm  besaß,  die  noch  dazu 
häufig  durch  Gemengelage  zersplittert  war, 
konnte  durch  Uebertragung  des  Landes  ins 
Eigentum  und  Auflage  einer  geringeren 
Rente  nicht  viel  geholfen  werden.  Des- 

halb wurde  1891  gleichzeitig  das  „Amt  für 

übervölkerte  Distrikte  geschaffen",  eine  fast 
völlig  unabhängige  Behörde,  etwa  nach  Art 
der  preußischen  Ansiedlungskommission,  die 
in  den  im  Verhältnis  zu  den  Erwerbsmöglich- 

keiten übervölkerten  Distrikten  des  Westens 
durch  Landoperationen,  wie  Zusammenlegung 
von  Zwergfarmen,  Aufhebung  der  Gemenge- 

lage, Verwandlung  von  Weideland  in  Acker- 
boden, dann  durch  Hebung  der  Landwirt- 

schaft, Hausindustrie  und  Fischerei  und  Ver- 
besserung des  Verkehrs  der  wirtschaftlichen 

Notlage  abhelfen  sollte.  Alle  Verbesserungen 
wurden  von  den  Pächtern  ausgeführt,  die 
dabei  als  Arbeiter  des  Amtes  Geldlöhne 
empfingen.  Das  Einkommen  des  Amtes 
wurde  allmählich  soweit  erhöht,  daß  es  von 
1903-1909  jährlich  86  250  £  betrug;  der 
größte  Teil  floß  aus  den  Zinsen  des  Ver- 

mögens der  ehemaligen  irischen  Staats- 
kirche. Zu  Anfang  standen  Pflege  und 

Hebung  der  Landwirtschaft  ganz  an  der 
Spitze,  erst  später  begann  man  die  Land- 

operationen immer  mehr  auszubilden.  1898 
kam  die  Reform  des  Wohnungswesens  durch 
Bildung  der  Kirchspielkomitees  hinzu.  1891 
betrug   die   dem   Amte   unterstellte   Fläche 
3  608  569  Acres,  1901  bereits  7  658114 
Acres,  also  37,6%  der  Gesamtoberfläche 
Irlands.  Bis  1903  hatte  das  Amt  46  Güter 
erworben  und  im  ganzen  760  000  £  darauf 
verwendet,  davon  171  000  £  auf  Meliorationen 
und  sie  mit  einem  uneinbringlichen  Verlust 
von  35  000  £  weiterveräußert. 

Was  der  Congested  Districts  Board  für 
die  ärmsten  Landstriche  leistete,  eben  das 
sollte,  von  den  Landoperationen  abgesehen, 
das  1899  dank  den  Bemühungen  Sir  Horace 
Plunketts  errichtete  Landwirtschaftsmini- 

sterium für  ganz  Irland  tun  und  hat  auch 
seinen  Hauptzweck,  eine  einheitlich  geord- 

nete Landwirtschaftspflege  und  ein  gutes, 
landwirtschaftliches  und  technisches  Unter- 

richtswesen zu  schaffen,  schon  zum  großen 
Teile  verwirklicht. 

Die  genannten  Reformen,  die  zum  ersten 
Male  den  Bauern  erträgliches  Dasein  zu 
schaffen  versuchten,   hatten  vor  allem  die 
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wohltätige  Folge,  daß  der  bisher  gewaltsam 
unterdrückte  Fleiß  des  Volkes  sich  endlich 
frei  entfalten  konnte,  soweit  es  der  für  Irland 
überaus  schädliche  Freihandel  zuließ.  Sir 
Horace  Plunkett  erkannte  als  erster,  daß 
Irland  bei  seinem  Mangel  an  Kapital  und 
Vorbildung  nur  durchGenossenschafl  sbildung 
mehr  und  billiger  produzieren  könne.  Nach- 

dem er  1890  die  Gründung  der  ersten  ge- 
nossenschaftlichen Molkerei  zustande  ge- 

bracht hatte,  begannen  IS'.l'  einige  örtliche 
Genossenschaften  sieh  zu  einer  Ein-  und 
Verkaufsgenossenschaft  zusanunenzutun, 

Efeisenbanken  wurden  gegründet,  und  die 
immer  größer  werdenden  Erfordernisse  finan- 

zieller Natur  führten  schließlich  1894  zur 
Gründung  eini  Organisationsamtes 
in  der  Form  der  Irish  Agrioultural  Organi- 

Von  1898  bis  1919  stieg 
iciiossenschaften  von  221  mit 

Mitgliedern  auf  880  mit  151915  Mit- 
lern und  einem  Umsätze  von  9  230  405 

Mill.  £. 
5.  Die  gegenwärtige  Lage.    Da  nur  eine 

I  tckgängigmachung  der  englischen 
Kolonisation  und  Qeberbragung  des  Eigentums 
an  die  Pachter  den  sozialen  Frieden  herbei- 

führen konnten,  trat  1903  eine  gemeinsame 
Konferenz,  von  Pachtern  und  Gutsbesitzern 

amen,  deren  Vorschläge  in  dem  Land- 
-.   des   Staatssekretärs    Wyndham   ver- geht   wurden.      Der   Staat   schoß   den 

100  MUL  ü  zwecks  Erwerbung  ihrer 
-ine  Zahlung  von  23/4% 

•1   and    %%  Amortisation  vor,   d i ■ 
Lau!'  thron  erfolgen  sollte;   als 

falten  die  vom  Reich  den  Graf - 
.rten  Zuschüsse,  die  bei  Zah- 

behalten  werden  soll- 

Lehnung  der  Kück- 
zabl .  am  man  den   Gutsbesitzern, 
die    höhere    Preise    zu    erhalten    und    den 

Renten    zu   zahlen 
■     'eil.        AIS 

wichtige  ..  irde    die    Bestimmung 

•lieht 

rkauft   werden 

dürft  ■  tzung ■  richtlich 

t,  die •er   mit   zweimal    1  r   (Jei 

und  bei  Stellen,  deren 

Inhaber  ihre   :•:  ;erichtlich 
•  bekomm  Re- 

duk: 

der,     in 

.Uten  dur 

zahlt.  Um  sio  stärker  zum  Verkaufe  anzu- 
regen, wurde  ihnen  eine  Prämie  von  12%, 

seit  1905  auch  für  unverpachtetes  Land,  be- 
willigt, die  von  Staats  wegen  aus  obiger  An- 

leihe flüssig  gemacht  wurde.  Den  Guts- 
besitzern wurde  der  Bestand  ihrer  Herren- 

häuser mit  dem  umliegenden  Park  und  den 
Gutsländereien  gesichert,  um  ihre  Abwan- 

derung zu  verhüten.  Sie  hatten  die  Mög- 
lichkeit, ihr  Domanialland  mit  zu  verkaufen 

und  zu  sehr  günstigen  Bedingungen  unter 
finanzieller  Beihilfe  der  Landkommission 
zurückzuerlangen.  Alle  Verkäufe  mußten 
von  der  Landkommission,  der  drei  Güter- 

kommissare als  ausführende  Behörde  an  die 
S.ite  gesetzt  wurden,  genehmigt  werden. 
Diese  hatten  alle  Verhandlungen  zu  führen, 
die  Preise  festzusetzen  usw. 

Gleichzeitig  wurde  das  Einkommen  de-; 
Congested  Districts  Board  vermehrt,  so  daß 
er  bis  Ende  1909  für  2,3  Mill.  £  neue  Güter  im 
Umfange  von  497  484  Acres  kaufen  konnte. 

Die  Frage  der  Ansied  hing  der  Land- 
arbeiter, die  1883  zuerst  behandelt  worden 

war.  wurde  1906  neu  geregelt.  Der  District 
Council  wurde  verpflichtet,  auf  Antrag  von 
3  Steuerzahlern  Grund  und  Boden  zu  er- 

werben, eveut.  zu  enteignen,  um  Häuser 
mit  Ackerparzellen  monatlich  kündbar  an 

rber  zu  verpachten.  Die  Distrikts- 
behörden sollten  das  Geld  zu  denselben  Be- 

dingungen wie  private  Käufer  vorge- 
schossen erhalten.  Die  Landkommission 

wurde  ermächtigt,  Vorschüsse  bis  4  250  000  £ 
(seit  1911  bis  5  250  000  £)  zu  leisten.  Bis 
1912  waren  so  39  241  Arbeiterhäuser  mit 
Darlehen  von  7  900  274  £  errichtet  worden. 

Ein  G.  von  1907  gestattete  der  Güter- 
kommission, Land  zum  Zwecke  der  Wioder- 

an  iedlung  vertriebener  Pachter  zwangs- 
weise zu  enteignen,  wobei  jedoch  nur  un- 

verpachtetes Land  in  Frage  kommen  durfte. 
L909  wurde  das  G.  von  1903  wesentlich 

verbessert,  da  sich  manche  Mißstande  goltend 
BChl   hatten.     Es  -teilte  sich  heraus,  daß 

nicht  loo,  sondern  160  Mill.  £  zur  Durch- 
führung des  Landkaufs  nötig  waren,  ferner 

hatte  man  bei  der  Ausgabe  der  2   >%igen 

Landanleihe  nicht  mit  einem  1  >i - .-i-^io  ge- 
rechnet, dai  die  Höhe  von  2,8  Mill.  r.  ef- 

reichte,  wofür  der  Pachter  weder  Verzinsung 
noch     Amortisation     lei  tote.         Mau     hatte 

■  Blich     den     <  larantiefond :     angreifen 
o  daß  Irland  die  günstigen  Kauf- 

bedingungen  der  Pächter  aus  eigener  Tasche 
bezahlt  hatte.    Ebenso  war  die  Prämie  mit 

I  !l.  £  zu  niedrig  angenetxl  worden  und 
ittc  nach  der  enten  Revisionsfrist  von 
reu  um  .V',,  vermindert  werden  mO  ien. 
:  ii  bis  Oktober  1908  den 

Kau    .  r  I'  lach« 
I 

erledigte  Käufe  von  2292  646A  i  Ibec 
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Für  die  noch  unerledigten  Kaufverträge 
übernahm  das  Reich  das  Defizit;  für  die 
neuen  Anträge  wurde  die  Annuität  auf 
3%%  heraufgesetzt  und  die  Verkäufer 
werden,  statt  in  bar,  jetzt  in  3%  igen  Papieren, 
die  man  besser  als  23/4%ige  emittieren  zu 
können  hoffte,  abgefunden.  Für  die  vor  1909 
beantragten  Kaufverträge  konnte  die  Ab- 

findung mit  Einverständnis  der  Verkäufer 
statt  in  bar  ganz  oder  teilweise  in  23/4%iger 
Papieren  zum  Mindestsatze  von  92  statt- 

finden. Die  Prämie,  die  in  ihrer  Gleichmäßig- 
keit bisher  die  reicheren  Verkäufer  begünstigt 

hatte,  wurde  nach  der  Höhe  des  Kaufpreises 
gestaffelt.  Beträgt  dieser  das  24— 26  fache 
der  gekürzten  Jahresrente,  fällt  die  Prämie 
fort;  sie  steigt  von  3%  beim  20— 23 fachen 
der  gekürzten  Rente  bis  auf  18%,  wenn  der 
Kaufpreis  weniger  als  das  16— 18  fache  aus- 

macht. Alle  Verluste  werden  vom  Reich  ge- 
tragen. 

Durch  dasselbe  Gesetz  wurde  der  Wir- 
kungskreis des  Congested  Districts  Board, 

der  nun  aus  14  Mitgliedern  besteht,  von 
3.6  auf  7,7  Mill.  Acres  ausgedehnt  und  sein 
Einkommen  auf  231  000  £  erhöht.  Für 
Meliorationen  hat  er  bis  1919  rund  8  Mill.  £ 

verausgabt.  In  den  ihm  zugewiesenen  Be- 
zirken des  Westens  ist  die  Veräußerung 

eines  Gutes  an  andere  Käufer  als  den  Board 
an  dessen  Zustimmung  gebunden.  Er  kann 
durch  die  Güterkommission  Güter  erwerben 
und  hat  von  1909  bis  1912  noch  610  703  Acres 
um  2  599  898  £  gekauft.  Alles  nicht  dem 
Board  unterstellte  Land  unterliegt  der 

Güterkommission,  die  „übervölkerte",  d.  h. 
aus  zu  kleinen  Pachtstellen  zusammen- 

gesetzte Güter  kaufen,  und  wie  der  Board 
die  Pächter  zum  Austausch  der  Stellen  ver- 

anlassen kann;  gleich  diesem  darf  sie  inner- 
halb gewisser  Grenzen  mit  Verlust  weiter- 

verkaufen. Sie  hat  bis  1913  Käufe  über 
302  382  Acres  bestätigt,  auf  240  212  Acres 
6993  Stellen  mit  114  050  Acres  vergrößert 
und  3255  Stellen  mit  126  162  Acres  neu  ge- 

schaffen, außerdem  1398  Afterpächter  und 
449  Gruppenpächter  in  Einzelpächter  oder 
Eigentümer  verwandelt.  Für  Meliorationen 
hat  sie  bis  1913  rund  510  000  £  ausgegeben. 
Vor  allem  wurde  die  Neuansiedlung  ver- 

triebener Pächter  betrieben;  bis  1913  sind 
1760  Exmittierte  vom  Gutsbesitzer  wieder 
eingesetzt  und  1498  durch  die  Kommission 
angesiedelt  worden. 

Das  Gesetz  gab  dem  Board  und  der  Güter- 
kommission in  unbeschränktem  Umfange  das 

Recht  der  Zwangsenteignung  von  „über- 
völkerten" Gütern  und  unverpachtetem  Land. 

Scheitern  die  Verhandlungen  mit  dem  Eigen- 
tümer, so  erhält  dieser  eine  „final  order" 

mit  definitiver  Preisangabe.  Willigt  er  nun  [ 
ein,  so  kann  er  die  Zahlung  in  bar  verlangen;  | 
wenn  nicht,  erfolgt  die  Zwangsenteignung,  | 

jedoch  sind  Einsprüche  wegen  des  Preises 
statthaft.  Bis  1913  hatte  der  Board  19  317 
Acres  im  Werte  von  162  037  £  durch  „letztes 
Angebot"  und  4253  Acres  im  Werte  von 
30  000  £  zwangsweise  erstanden;  die  Güter- 

kommission hatte  1260  Acres  für  16  000  £ 

durch  „letztes  Angebot"  und  700  Acres  im 
Werte  von  12  000  £  zwangsweise  erworben. 

Das  G.  von  1903  ist  eine  der  bedeutendsten 
Leistungen  der  Landgesetzgebung  aller  Zeiten. 
Während  von  1870  bis  1903  nur  2%  Mill. 
Acres  in  den  Besitz  der  Pächter  übergingen, 
sind  von  1903  bis  1914  über  305  000  Bauern- 

stellen mit  8,9  Mill.  Acres  im  Werte  von 
93  Mill.  £  geschaffen  und  mehr  als  3/4  der 
Kaufsumme  durch  das  Gesetz  bereitgestellt 
worden.  Auch  die  Pächter  haben  die  Probe 
glänzend  bestanden:  1913  waren  nur  219 
Stelleninhaber  mit  2  Halbjahrsraten  im 
Rückstand;  am  l./III.  1914  waren  die  ge- 

samten Rückstände  auf  2.7  Mill.  £  Ab- 
zahlungsrenten nur  12  499  £. 

Die  Umwandlung  der  Pächter  in  Eigen- 
tümer hat  natürlich  die  Energie  und  Arbeits- 

lust der  Bauern  aufs  günstigste  beeinflußt 
und  relativ  einen  beachtenswerten  wirt- 

schaftlichen Aufschwung  hervorgerufen. 
Wenn  trotzdem  bis  1914  die  Auswanderung 
gerade  der  besten  Jahrgänge  der  Bevölkerung 
nicht  abgenommen  hatte,  die  Lebenshaltung 
der  Landbevölkerung  des  Westens  noch 
immer  zu  den  niedrigsten  Europas  gehörte 
und  79  000  Personen  in  elenden  Lehmhütten 
wohnten,  die  nur  aus  einem  Räume  bestanden, 
in  dem  die  Türe  zugleich  als  Fenster  diente, 
so  lag  das  daran,  daß  der  für  Irland  schäd- 

liche Freihandel  und  die  von  England 
herbeigeführte  Vernachlässigung  des  irischen 
Lokalverkehrs,  die  es  dem  Bauern  nicht 
ermöglichte,  seine  Erzeugnisse  vorteilhaft 
zum  nächsten  Markte  zu  bringen,  sowie  andere 
Ausbeutungsmanöver  ein  wirkliches  Ge- 

deihen nicht  aufkommen  ließen. 
Erst  der  Weltkrieg  hat  auch  absolut 

ein  Anwachsen  des  Wohlstandes  der  Land- 
bevölkerung bewirkt,  wie  bei  allen  agrarischen 

Ländern,  besonders  da  man  nicht  wagte, 
die  Wehrpflicht  auf  Irland  auszudehnen;  die 
Landkaufsbewegung  mußte  jedoch  natur- 

gemäß durch  den  Krieg  wesentlich  gehemmt 
werden. 

Die  Jahre  1920  u.  1921  haben  dann  bekannt- 
lich erneut  schwere  Zeiten  für  Irland  gebracht 

und  einen  gewaltigen  Rückschlag  bewirkt. 
Die  Ende  1921  erfolgte  Errichtung  des 
irischen  Freistaates  hat  die  weitere  agra- 

rische Entwicklung  rückhaltslos  in  die  Hände 
des  irischen  Volkes  gelegt,  das  nun  wohl 
einer  glücklichen  Zukunft  entgegensehen  darf. 
Literatur:   Z*   I:   A.    Stop ford- Green,    The 
Making  of  Ireland  and  its  Undoing,  London 
1909.  —  J.  Pokorny,  Irland,  Gotha  1916.  — 
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—  l'iutl  Dubois,  L' Irland«  Oontem- 
poraine,  Paris  1907.  —  Michail  ituvilt,  The 
Fall  of  Feudalism    in   Inland.     /.,.,!. 
Amtliehe     Materialien,     jährlich     erscheinend: 

Land-Comm\  rts  of  Eslates 
Ct,mih.  .  <      gested   Districts 

.  ;    Departnu  ni   of   Ag%  iculture 
and    Technical    Instruction,    Reports    ■ 
Fund  Board.  Julius  Pokorny. 

Irrenwesen 

schließlich      Irren  Statistik      und 
Irrengesetzgebung ). 

I.  Fürsorge  für  die  Geisteskranken. 
1.  Einleitung.  2.  Begriff  und  Umfang.  3.  Irren- 
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I.   Fürsorge   für  die   Geisteskranken. 

1.  Einleitung.    i)aL5  die  I 

Krankheiten  des  Nervensystems,  speziell  des 
ind,  i.-i  heute  unbestritten.     Nur 

die  \y  Art  der  Hilfsbedürftigkeit,  die 
nträchtigung  des  Urteils  und 

Willi  idi  :  .  e  oichl  bloß 
in  Volksbewußtsein,  sondern   auch  in    der 

Bren    Krankheiten.      Die- 
inungen    wie    die    eif  entlich 
inken   bieten,  wenn  auch  in 

Gruppierung   und   in   anderem    Ver- lieh  auch    viele   andere    Kranke, 
■  ::i   vorübergehend   durch 

■  bloroform,   All 
Bei    ihnen,    wie    hei 

ken,  muß  bis- 1  i      zum 

Bebll  r-i    ihrem werden; 
'    i  ni 

menen 

QandJ  u    i  bi  werden. 

BU     in 
pral  den 

r,  um 

ZU     ■' 

■taaüichi 

Schädigung  durch  Geisteskranke  mittels  Frei- 
heitsbeschränkung und  evtl.  Entmündigung  der- 

selben zu  sichern.  Ein  neuer  Gesichtspunkt  trat 
eist  hinzu  mit  der  Ausbildung  der  heutigen 
Irrenanstalten,  die  nicht  nur  dem  Zwecke  der 
Sicherung  der  Kranken  und  der  Gesollschaft, 
BOndern  auch  der  Heilung  dienen  sollton.  Sie 
halien  sich  namentlich  in  den  letzten  30  Jahren 

rasch  vergrößert  und  vermehrt.  Nur  wahrend  des 
Weltkrieges  ist  wenigstens  in  Deutschland  und 
Oesterreich  der  Krankenbestand  erheblich  zu- 

rückgegangen. Doch  dürfte  dies  nur  vorüber- 
gehend sein,  da  die  Ursache  weniger  im  Minder- 

verbraueb  geistiger  Ciotränke,  für  den  auch 
weiter  gesorgt  werden  dürfte,  als  in  der  von  1916 
ab  einsetzenden  Unterernährung  lag,  die  einen 
großen  Teil  der  Krankon  teils  infolge  mangelnder 
Anpassungsfähigkeit,  teils  durch  Vermittlung 
von  Tuberkulose  hinraffte. 

Besonders  groß  ist  der  Prozentsatz  nicht  nur 

der  psychopathisch  Veranlagten,  sondern  auch 
der  aii>'_resprochen(ieisteskranken  und  -schwachen 
unter  den  Strafgefangenen,  sowie  den  Fürsorge- 
zöglingeni  SO  daß  die  Mitwirkung  des  Psychiaters 
sich  auch  liier  immer  mehr  als  notwendig  heraus- ■jeslellt    hat. 

2.  Begriff  und  Umfang.  Unter  Irren  - 

wesen  ist  die  Fürsorge  l'ür  alle  Geistes- 
kranken zu  verstehen,  sowohl  l'ür  die,  die in  der  eigenen  oder  einer  fremden  Familie 

Leben,  wie  für  diejenigen,  die  sich  mit  oder 
gegen    ihren   Willen    in    Anstalten    befinden. 

Der  Staat  muß  von  dem  Bestehen  der 
Geisteskrankheit  Notiz  nehmen,  wenn  ein 
Kranker  Handlungen  begeht,  die  ihn  mit 
dem  Strafgesetz  in  Konflikt  bringen,  wenn  er 

[Bestimmungen  treffen  will  oder  Aussagen 
machen  soll,  endlieh,  wenn  er  aus  Gründen 
i\w  öffentlichen  Sicherheit  (ider  zu  seiner 
I  [eilung  der  Freiheit  beraub!  wird.  In  diesen 
drei  Fällen  ist  eine  staatliche  Regelung 
notwendig,  auch  wenn  der  humane  Ge- 

sichtspunkt der  Fürsorge  für  jeden  Kranken 
noch  nicht  zur  Geltung  gelangt  ist.  Aus 

praktischen  Gründen  wird  jedoch  die  [rren- 
gesetzgebung  nicht  alle  gesetzlichen  Be- 
Btimmungen  amiaasen,  die  noh  auf  Geistes- 

krankheit beziehen.  Unzweifelhaft  gehurt 
zur  [rrengesetzgebung  nur  die  Regelung 
der  [rrenpflege  in  und  außerhalb  besonderer 

.dien   und   ihrei    Bei   ohtigun  ,  und 
ich    der    we  enl  liehe    Inhalt    der 

■  banden    zusammenfassenden     [rrenge- 
einzelnen  Staat  die  e  auch 

für  d  um  der  Kranken  und  deren mundung. 

3.  Irrenanstalten.      irn-ii.'-ii  iahen   sind Krankenhäuser  und  in  ihrem  Betriebe 
den    übrigen   nur  so   weit    unterschieden,   al> 

ebei  1  01  m  der  !.■  ■ 
ere  H<  ilmethoden  verlangt.  Da  aber 

in  ihnen  Kranke  auch  gegen  Ihren  Willen 
zur  Aufnahme  gelangen  und  vielleicht  I 

zuweilen  bis  an  ihr  Lebensende  unter 

:  rankung   ihrer    WillensäußerUl    BD    ver- 
bleiben,   muß    dei  tafnabme    und 
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Verbleib  unter  seine  Aufsicht  stellen.  Anderer- 
seits soll  die  Aufnahme  rasch  erfolgen  können 

und  die  Aufsicht  ohne  unnötige  Belästigung 
ausgeübt  werden. 

Alle  zivilisierten  Staaten  haben  Irrenan- 
stalten errichtet  oder  durch  ihre  Provinzen, 

Landverbände  oder  Städte  errichten  lassen. 
Da  aber  diese  bis  vor  kurzem  fast  nirgends 
für  das  vorhandene  Bedürfnis  ausreichten, 
bilden  in  den  meisten  Staaten  Privat- 

anstalten eine  sehr  wünschenswerte  Er- 
gänzung der  öffentlichen.  Sie  sind  in  der 

Kegel  für  die  wohlhabenden  Stände  bestimmt, 
doch  haben  manche  auch  durch  Vertrag 
mit  Staat  oder  Provinz  die  Pflege  armer, 
gewöhnlich  unheilbarer  Geisteskranken  über- 

nommen. Berechtigt  erscheint  die  Forderung, 
daß  der  Staat  die  Erlaubnis  zur  Leitung 
einer  Anstalt  nur  psychiatrisch  gut  ausge- 

bildeten Aerzten  gibt,  deren  Persönlichkeit 
eine  Gewähr  gegen  Vernachlässigung  von 
Kranken  in  sich  schließt. 

Neben  möglichster  Ruhe  und  dem  Fernhalten 
schädlicher  Einflüsse  und  Reize,  der  Unterord- 

nung aller  unter  einen  festen  und  zielbewußten 
Willen,  dem  der  Einzelne  sich  hier  unter  dem 
Eindruck  des  von  vielen  Anderen  gegebenen 
Beispiels  leichter  fügt,  war  es  der  Segen  nutz- 

bringender Arbeit  zu  rechter  Zeit,  dessen  Be- 
deutung für  die  Behandlung  Geisteskranker  in 

den  letzten  80  Jahren  immer  mehr  anerkannt 
wurde. 

Mit  den  Universitäten  sind  jetzt  in  den  meisten 
Ländern  Kliniken  für  Geisteskranke  verbunden, 
in  denen  neben  dem  Zwecke  der  Heilung  die 
Kranken  auch  dem  Lehrzweck  dienen. 

Mit  ihnen  sind  vielfach  solche  für  Nerven- 
kranke verbunden,  was  in  dem  engen  Zusammen- 
hange von  Geistes-  und  anderen  Nervenkrank- 
heiten, dem  so  gewöhnlichen  Auftreten  geistiger 

Krankheitserscheinungen  auch  bei  letzteren  und 
dem  häufigen  Vorkommen  von  Uebergangs-  und 
Grenzzuständen  seine  wissenschaftliche  Begrün- 

dung findet  und  sich  auch  praktisch  durchaus 
bewährt  hat.  Ebenso  haben  manche  Privat- 

anstalten schon  seit  langem  Anstalten  für  Nerven- 
kranke sich  mit  bestem  Erfolge  angegliedert  und 

wird  jetzt  voraussichtlich  auch  ein  immer  größerer 
Teil  der  deutschen  und  österreichischen  öffent- 

lichen Irrenanstalten,  deren  Räume  durch  die 
Unterernährung  der  letzten  Jahre  gelichtet  sind, 
einzelne  Abteilungen  für  Nervenkranke,  soweit 
diese  psychiatrischer  Behandlung  bedürfen,  zur 
Verfügung  stellen,  nachdem  schon  während  des 
Krieges  eine  große  Anzahl  nervenkranker  Sol- 

daten in  ihnen  zweckentsprechende  Pflege  und 
Heilung  gefunden  hat. 

Die  geistesgestörten  Epileptiker  und 
die  Idioten,  d.  h.  Kranke  mit  erheblichen 
angeborenen  oder  in  den  ersten  Lebens- 

jahren erworbenen  geistigen  Defekten,  wurden 
wenigstens  in  Deutschland  bis  gegen  Ende 
des  vorigen  Jahrhunderts  meist  der  Privat- 

wohltätigkeit überlassen,  die  Idiotenanstalten 
nahmen  zudem  in  der  Regel  nur  besserungs- 

fähige Kinder  auf.     Doch  wurde  auch  für 

diese  Kranken  allmählich  bessere  Fürsorge 
getroffen,  in  Preußen  namentlich,  seitdem 
durch  G.  v.  ll./VII.  1891  die  Landarmen- 

verbände hierzu  verpflichtet  sind.  Die- 
selben suchen  zwar  noch  z.  T.  durch  Ver- 

träge mit  Privatanstalten,  zumal  solchen 
geistlicher  Korporationen,  sich  dem  Bau 
eigener  Anstalten  zu  entziehen.  Wie  je- 

doch „geistliche  Irrenanstalten"  zwar  noch 
zahlreich  vorhanden  sind  und  sogar  von 
einzelnen  Provinzen  unterstützt,  im  all- 

gemeinen aber  immer  mehr  als  überwundener 
Notbehelf  angesehen  werden,  so  wird  vor- 

aussichtlich auch  die  Anstaltspflege  der 

Epileptiker  und  Idioten  allmählich  in  wei- 
terem Umfange  von  den  Landarmenver- 
bänden unmittelbar  übernommen  werden. 

4.  Landwirtschaftliche  Kolonien  und 
familiale  Verpflegung.  Das  Suchen  nach 
Mitteln,  den  psychisch  Kranken  möglichste 
Freiheit  und  Behaglichkeit  zu  gewähren, 
hat  im  Verein  mit  der  Notwendigkeit,  immer 
zahlreicheren  Kranken  Unterkunft  zu  ver- 

schaffen, neben  den  Anstalten  hauptsächlich 
zwei  Verpflegungsformen  in  Aufnahme  ge- 

bracht, die  landwirtschaftliche  Kolonie  und 
die  familiale  Verpflegung. 

In  der  landwirtschaftlichen  Kolonie  sind  die 
Kranken  auf  einem  ländlichen  Gute  unter  der 
nötigen  Aufsicht  untergebracht  und  führen  die 
landwirtschaftlichen  Arbeiten  selbst  aus.  Eine 
Zentralanstalt,  in  welche  unruhige  und  ungeeig- 

nete Kranke  jederzeit  gebracht  werden  können, 
und  welche  die  Auswahl  der  für  die  Kolonie 

passenden  Kranken  besorgt,  hat  sich  als  not- 
wendig herausgestellt.  Aber  auch  die  meisten 

übrigen  Anstalten  suchen  ihre  Insassen  durch 
die  gesunde  und  zugleich  ertragreiche  landwirt- 

schaftliche Arbeit  zu  beschäftigen  und  kleinere 
Gutshöfe  in  der  Nähe  oder  in  einiger  Entfernung 
mit  ihnen  zu  belegen,  so  daß  zahlreiche  Ueber- 
gänge  von  der  Anstalt,  in  der  nebenbei  land- 

wirtschaftliche Beschäftigung  getrieben  wird, 
zur  eigentlichen  Kolonie  existieren. 

Die  familiale  Verpflegung,  d.  h.  die  Unter- 
bringung eines  oder  mehrerer  Kranken  in  einer 

fremden  oder  auch  verwandten  Familie  ist  in- 
sofern älterer  Herkunft,  als  im  belgischen  Dorfe 

Gheel  die  Bewohner  seit  langer  Zeit  fremde 
Irre,  die  in  der  dortigen  Kapelle  der  heiligen 
Dymphna  genesen  sollten,  bei  sich  aufnahmen 
und  so  im  Laufe  der  Jahrhunderte  allmählich 
einige  Uebung  und  großen  Ruf  in  der  Pflege 
Geisteskranker  erwarben.  Auch  jetzt  ist  Gheel 
nach  Einführung  notwendiger  Reformen  ein 
hervorragender  Beweis  der  Möglichkeit  ausge- 

dehnter Familienpflege.  Ferner  sind  zumal  in 
Schottland  und  Deutschland  erfolgreiche  Ver- 

suche nach  dieser  Richtung  gemacht  worden. 

5.  Kranke  außerhalb  der  Irrenan- 
stalten. Außer  in  der  eigenen  oder  in 

fremden  Familien  finden  leichtere  Kranke 
z.  T.  in  Kuranstalten  oder  Heilstätten 
für  Nervenkranke  eine  durchaus  zweck- 

entsprechende Unterkunft,  solange  bei  ihnen 
das    Krankheitsbewußtsein    und    die  Fähig- 
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keit  bestellt,  auch  in  freier  Umgebung  den 
ärztlichen  Anordnungen  nachzukommen. 

—  Verhältnismäßig  wenig  Geisteskranke 
befinden  sich  in  gewöhnlichen  Kranken- 

häusern und  meist  nur,  bis  für  sie  in  einer 
Irrenanstalt  Platz  wird,  es  sei  denn,  daß, 

wie  in  einigen  größeren  städtischen  Kranken- 
häusern, eine  besondere  Errenabteilung  ein- 

gerichtet ist .  die  dann  alier  den  Irrenanstalten 
zugerechnet  werden  muß.  •  -  Auch  Armen- 
und    Siechenhäuser    nehmen    in    manchen 
Ländern    unheilbare    und    der    Irrenanstalt 

nicht  bedürftige  Geisteskranke  auf. 
Von  besondere!  Wichtigkeit  ist  die  Für- 

sorge für  die,  die  genesen  oder  gebessert 
aus  Irrenanstalten  entlassen  werden. 

■  areich  wirken  hier  die  Eilfsvereine 
für  Geisteskranke,  die  sieh,  mit  der  An- 

stalt   Hand    in    Hand    arbeitend,    der    Ent- 
Oen  annehmen,  sie  mit  Rat,  Gerät  und 

eventuell  mit  Geld  unterstützen,  ihnen  Be- 
Bchäft  gung  schaffen  und  Verständnis  für 
das  [rrenwesen  überhaupt  zu  verbreiten 
sud  I 

6.  Geisteskranke  Verbrecher  und 
verbrecherische        Geisteskranke.  Uie 

< -.kranken  Verbrecher,  d.  h.  diejenigen, 
die  nach  ihrer  Verurteilung  und  während 
ihrer  Strafhaft  in  Geisteskrankheit  verfallen, 

len  in  manchen  Ländern  noch  jetzt  ent- 
weder in  den  Gefängnissen  zurückbehalten 

oder,  wenn  dies  nicht  mehr  angeht,  den 
alten  übergeben.  Die  üblen  Eigen- 

schaften, die  hie  zum  Teil  aus  ihrer  Ver- 
breeherlaufbahn  mitbringen,  sowie  die  Er- 

.  daß  man  den  unbescholtenen  Krau- 
lten könne,  mit  Verbrechern 

als  1 1  mmenzu wohnen, 
Psychiater,    die 

Iten  für  ungeeignet 
VOn    Kranken 

bei  waren 
d     Zucht); 

i  ■  ■  ricJ 

nicht    zu 

Ver- 

v. oder 

■  in   i  iii])- 
fobJen 

.ranken 

n      J' 
kranl 

.i  au- 
- 

stalten  für  Geisteskranke  passen,  je  freier  in 
diesen  die  Behandlung  geworden  ist.  Immer 
mehr  hat  sich  das  Bedürfnis  geltend  gemacht, 
diese  Kranken  in  besonderen  Pavillons,  sog. 

„Bewahrungs"-  oder  „festen  Häusern"  zu  ver- 
[  pflegen,  die,  mit  gefängnisartigen  Einrichtungen 
versehen,  ein  Entweichen  möglichst  verhindern. 

II.  Irrenstatistik. 

Eine  zuverlässige  Statistik  über  die 
außerhalb  der  Irrenanstalten  leben- 

den Geisteskranken,  soweit  sie  nicht 
gerichtlich  als  solche  erkannt  werden  oder 
der  öffentlichen  Fürsorge  anheimfallen,  gibt 
es  nicht,  da  die  Grenze  zwischen  geistiger 
Gesundheit  und  Krankheit  flüssig  ist  und 

oft  bei  flüchtiger  Untersuchung  nicht  ge- 
zogen werden  kann.  Verschiedenheiten  in 

der  Auffassung  verschiedener  Beurteiler  wer- 
!  den  sich  also  schon  bei  demselben  Beob- 

achtungsmaterial zeigen  und  wachsen,  wenn 
die  Forschung  sich  auf  verschiedene  Länder 
oder  verschiedene  Zeiten  erstreckt.  Derselbe 
Grad  des  Schwachsinns,  der  in  einfachen 
Verhältnissen  nicht  auffällt,  weil  er  noch 
eine  selbständige  Lebensführung  gestattet, 
kann  diese  unter  verwickelt eren  sozialen 

Bedingungen  unmöglich  machen.  Und 

dasselbe  gilt  für  andere  geistige  Krankhcits- 
zustäude.  Daher  die  Unsicherheit  in  der 
Beantwortung  der  Frage,  ob  mit  steigender 
Kultur  geistige  Erkrankung  an  Häufigkeit zunimmt. 

In  England  und  Wales  wurden  1859  36702 
Gei  leskranke  =  l,'J0/oo  der  Bevölkerung,  lülü 
L70201  =  4,ü°/00  gezählt.  Jn  Preußen  betrugen 
die  entsprechenden  Zahlen  D~'T1  65043  (davon 
11 760  in  Anstalten)  :    2^u/00(ü,4ö0/oo)  ""d  1910 
L6I   l  (92064)       4,0  (2,3)°/oo«   Diese  Zunahme 
beruht  sicher  z.  T.  auf  größerer  Annäherung  der 
spateren    Zählungen   an   die   wirklichen    Verhält- 

i.!    i-  and  aal  der  durch  die  wachsende  l'ursorge verlängerten    Lebensdauer    der    Kranken,    die 
Üch    in    dir   raschen   Zunahme,   der   A  nstalt|ifleg- 
linge  ausdrückt. 

Die  Geschlecht  er  hei  eiligen  sieh  an  Gei  tes- 
krankheiten  nach  Landern  und  Zeiten  verschieden. 
So   Kamen   in   Deutschland    L910  aui    100  t-'cistij,' 
abnorme  M.  90,6  Fr.,  in  Schottland   1913  auf 
100  M.   104  Fr.;  in  England,  wo  i  die 

Kranken  Männer  Überwogen,  hai  seitdem 
h  umgekehrt,  und  1910  kamen 

dorl  aui  l""  '  i  1 16,3  Fr. 
\  iel  dh-    Bezieho 

Familien  I  krankheit,    und 
ad  die   Ledi  •  n  >m  allgemeinen    tärkez 

betroffi  □  al  i  die   \  oi  heirateten.      \  or<  LI j  ■ 
hluß,  dal]  die  Eheloi  i 

■  hi  v  ielen  fallen  ist 
nicht  nur  bei   dl  I  <nk   Hein, reuen 
dem  aui  li  bei  den  ül  ■    '  rkran- 

i  n 

tUllll;  dOl       l.ileln    I'l.ilt. 

weibli  blecht  tritt  ferner  auch  bei  gluck« 
lnhcm  Ebeleben,  lein  icbütxenden  Bin* 
lluü  uten  konnte,  vermehrte  Gefahr  durch  die 
Entbindungen  ein.  \  i 
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kranken,  die  1878—1887  in  England  und  Wales 
den  Irrenanstalten  zugeführt  wurden,  verdankten 
1%  der  Schwangerschaft,  6,7%  der  Entbindung 
oder  dem  Puerperium  und  2,2%  der  Laktation 
ihre  Erkrankung.  Unter  den  Verwitweten  ist 
der  Anteil  der  Frauen  besonders  groß. 

Das  Lebensalter,  in  welchem  Geisteskrank- 
heit am  häufigsten  auftritt,  ist  bei  uns  das 

zwischen  30  und  60  Jahren,  und  zwar  liegt  im 
allgemeinen  für  Männer  der  Höhepunkt  mehr 
zwischen  dem  30.  und  40.  Jahre,  während  für 
Frauen  das  Jahrzehnt  zwischen  dem  40.  und 
50.  Jahre  ebenso  gefährdet  ist. 

Dem  religiösen  Bekenntnis  nach  werden 
die  Juden  am  meisten,  sodann  die  Evangelischen 
und  am  wenigsten  die  Katholiken  geisteskrank. 

Die  Ursachen  der  Geistesstörungen  sind 
statistisch  weniger  faßbar,  weil  gewöhnlich  meh- 

rere zusammentreffen  und  verschiedene  Be- 
obachter ihnen  verschiedenen  Wert  beilegen. 

Die  gewonnenen  Zahlen  sind  deshalb  sehr  mannig- faltig. 

Ueber  die  Häufigkeit  einzelner  Formen  von 
Geisteskrankheit  gibt  folgende  Tabelle  Auskunft 
(in  der  jedoch  die  Rubriken  mit  kleinen  Zahlen 
weggelassen  sind): 

Die  Geisteskranken  in  den  Irrenanstalten  Preußens  1913: 

Bestand 
Zugang Abgang 

davon  durch Bestand 

1.1.1913 1913 1913 
Tod 31. 12. 1913 

m.         w. m.     1     w. m.          w. m.     |     w. m.     |     w. 

1. Einfache  Seelenstörung 25671.  27903 11  772  12  119  11256,11378 
1  926 

2  514  26  187  28644 
2. Paralytische      Seelen- 

störung 
Imbezillität  usw. 

2515 

889 

3215 
892}    3  188 

864 

1493 

426 

2542 

917 

3. 13070 9684 

2  935 

2  140    2  398 1  562 

529 

366 

13607  10262 •1. 
Epilepsie 
Alkoholismus 722(1 5  7i3 3071 

I422!     2958 

1297 

538 

336 

7  344     5838 6. 2  062 
230    4  966'      478    5  060 

421 

154          11 
1 968        287 

|  50  549  44419  25959  17  051 1  24  86o|  15522,  4  640  J3653  I51648I45948 

Diese  Verhältnisse  verschoben  sich  während 

des  Krieges  besonders  dadurch,  daß  viele  Psycho- 
pathen und  Trinker,  die  zum  Heere  eingezogen 

waren,  im  Fall  ihrer  Erkrankung  der  militä- 
rischen Krankenfürsorge  anheimfielen,  und  daß 

infolge  der  Bezugerschwerung  und  Verteuerung 
der    geistigen     Getränke     die     alkoholistischen 

Geistesstörungen  erheblieh  abnahmen.  Ein  Ver- 
gleich der  folgenden  Tabelle  mit  der  vorigen 

zeigt  die  Abnahme  der  männlichen  Kranken 
und  der  alkoholistischen  Geistesstörungen,  da- 

neben auch  schon  die  Zunahme  der  Todesfälle, 
obschon  diese  Folge  der  Aushungerung  Deutsch- 

lands erst  später  in  vollem  Maße  hervortrat. 

Die  Geisteskranken  in  den  Irrenanstalten  Preußens  1916: 

Bestand Zugang               Abgang davon  durch Bestand 
1.1.1916 1916 1916 Tod 31. 12. 1916 

m.     [      w. m.         w. m.         w. m.     I    w.       m.    |     w. 

1.  Einfache  Seelen- 1 
störung 25456 

29  433 
8286 

12554 10  149 

13  392 3924 4  457,23  593 

28595 

2.  Paralytische      Seelen- 
störung 

2  276 
898 

2694 

856 2951 949 1  788 582    2019 

805 

3.  Imbezillität  usw. 12  831 
IO327 

2  412 

1  890 

2805 1883 

1411 

911  12438 

i<^334 

4.  Epilepsie 
6846 

5  793 

2383 1505 
2925 

I  612    j  I  242 
667:   6304 

5686 

6.   A'kohnlismns T  27.J 
170 

1  2^8 

163 

1  379 

189 

70 

12 
1  090 

144 

I  40  o4o|  40  021    17  0131  10  90b |  20  209   ib  025   1  b  435   |  6  629|  45  444,  45  564 

Von  je  100  des  Zugangs  1916  waren: 
a)  unter  18  Jahr 

b)  erblich c)  Trinker alt belastet 
m. 

w. m.             w. m.             w. 

1,98 
0,90 

20,13 
25-27 

5,82 

o,53 

o,37 

0,58 

10,39 i5>77 2,23 

1,29 

44.44 
40,69 26,66 

28,99 

i,7° 
0,32 

17,88 

16,94 

23,16 

22,46 

8,31 

o,73 

— — 21,16 

8,59 

100,0 
100,0 

1.  Einfache  Seelenstörung    .... 
2.  Paralytische  Seelenstörung  .    .    . 
3.  Imbezillität,  Idiotie,  Kretinismus 
4.  Epilepsie   
6.  Alkoholismus   

(Statist.  Korresp.  v.  10.  1.  1920). 

Daß  für  die  Zahl  der  Heilungen  neben  Alter 
und  Krankheitsform  auch  die  Zeit  von  Bedeu- 

tung ist,  die  zwischen  Ausbruch  der  Krankheit 
und   Aufnahme   in   die   Anstalt   verflossen   ist, 

zeigt  z.  B.  folgende  Zusammenstellung  aus  der 
Bezirksirrenanstalt  Saargemünd  über  die  Dauer 
des  Anstaltaufenthalts  der  als  geheilt  Entlas- 

senen für  die  Jahre  1887—96: 
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Anstalts- 
auf enthalt 

1- 

M. 

Krankheitsdauer 

3  Mon.      3  —  6  Mon. 
F.         M.        F. 

vor  der  1.  Aufnahme 
6—12  Mon.  1  über 
M.        F.         M. 

1 Jahr 

F. 

1  —  3  Müh. 
3-6     ,. 
6-12  Mon. 
l'eber  1   Jahr 

4i 

27 

10 

1 1 

36 

•11 
-7 

10 

5 

(> 

3 
3 

3 
8 
6 

6          4 

2           6 
1           3 6  •        ■( 

4 
2 
I 
2 

4 
4 
2 
5 95 

«3 

21S 

17 

36 

IM 15         17 

32 

9 

24 
15 

Auf  1  Arzt  kamen  in  den   187  öffentlichen    zial-  oder  Kreisanstalten  waren,  und  den  Irren- 
Anstalten   ffii  Geisteekranke,   Idioten  and   Eni-   abteilungen  an  Strafanstalten 

he,   den  4   Kliniken,   die   zugleich   Provin- 

in  den  Bbrigen  16  Universitätskliniken   
in  11  Irrenabteilungen  an  Strafanstalten   

Privatanstalten  für  Geisteskranke,  Idioten  u.  Epilept. 

1G5  Kr.  (boi  114  Aufnahmen  ] 
155    ,,    ( 

..      17 

77    ,,     ( 

„      29 

132    „    ( 

>,     1U7 III.  Irrengesetzgebung. 

1.  In  Deutschland  und  manche  Fragen 
dee   [rrenweeens,   zumal  die  der   Eotraüa- 
diguni:.  reiohsgesetzlich  geregelt,  andere  den 
Einselstaaten  Überlassen. 

l>i<-  Aufsieht  über  das  [rrenwesen  überläßt) 
Reich  den  Einzelstaaten  in  Baden  ist  seit 

1910,  in  Sachsen  —  hier  aber  nur  für  die  Landes- 1 
anstalten  —  seif  1913  die  Anstaltaufnahme  und 
-entlaasung  durch  Landesgesetz  geordnet;  in 
anderen  Staaten  mfisBen  Verordnungen  aushelfen. 

Irrengesetzgebung  besteht 

Die    Beaufsichtigung   der   außerhalb    von 
Irrenanstalten      untergebrachten      Geistes- 

aurch   Ministerialerlaß 
!■  :i    l;  igierungsprasidenten  an- 

lürfnis  dazu  vorliegen 
I   die   haben  die   Urtspolizei- 

•nii-    der   in   ihrem    Üe/.irke 
kranken,    Geistesschwachen 

und  D    unter   ärztlicher    Mitwirkung 
aufz  .  rzeichnis  ist   vom   Landrat 

Polizeiverwaltung  jahrlich  zu  prüfen, 
:.   den   Kreisphysikus  zu   berichtigen 

und.  '  ■•■■•  » ni rin'  11 
ichern 

:  ir    betreffenden 
Krajr  ■■■  zu  leiten.    Ferner  Bchreibt 

außerhalb imilie) 

11  und 

I 

Der 

Kur    und 

In  Preußen  bedürfen  die  Beschlüsse  der  Selbst- 
verwaltungen über  Errichtung  und  Aende- 

rung  der  Anstalten  der  Billigung  des  über- 
prasidenten  und  die  Anstaltsstatuten  der  des 
Ministers.  —  Die  Konzessionierung  von  Privat- 

anstalten ist  durch  Reichsgesetz  an  die  Zuvor- 
lä8aigkeit  des  Unternehmers,  die  Beobachtung 
der  gesundheitspolizeilichen  Anforderungen  und 
die  Vermeidung  von  erhebliehen  Nachteilen  oder 
Gefahren  für  Mitbewohner  und  Nachbarn  ge- 

bunden, dagegen  wird  ein  Arzt  als  Leiter  nicht 
verlangt  (Gew.-O.  mit  Abänderung  v.  G./VIII. 
1896:  §§  30,  49,  63,  147,  151).  Wohl  aber  muß 
m  Preußen  auf  Ministerialveriugung  jede  Privat- 

anstalt von  einem  in  der  Psychiatrie  bewanderten 
Arzte  geleitet  werden,  der  der  Genehmigung  des 
Regierungspräsidenten  bedarf,  und  dem  be- 

stimmte Obliegenheiten  übertragen  werden 
müssen.  Aehnlicho  Bestimmungen  sind  auch  für 
andere  Staaten  getroffen. 

Die  Regelung  der  Aufnahmen  erfolgt  bis 
auf  den  fall,  daß  das  Gericht  nach  §  81  RStPO. 

oder  §  666  ZPO.  einen  Angeschuldigten  einer  An- 
stalt auf  secim  Wochen  zur  Beobachtung  seines 

Geisteszustandes   überweist,   durch   die    Einzel- 
Staaten.      In    Preußen    hatte    §    L3    II    IS    AI!  -. 
Landrecht  bestimmt:  (lWer  tür  wann-  od  11  blöa 
um'  zu  erachten  Bei,  muß  der  Riohtei  unter 

Zuziehung  sachverständiger  A.erzte  prüfen  und 
•/.eti*'.    Daher  sollte  die  Aufnahme  in  eine 
i,lt  nach  lö-skiipt  de,  Staatsrats  v.  29./IX. 

i  103  ei  I  nach  der  Wahn-  oder  Blödsinnigkeits- 
t-rkl.il  nden,  wenn  das  die  Untersuchung 
führend'-  Gericht   nicht  die  ein  tweilige   1 
bringung  in  ein  Irrenhaus  verfügt.    Vi 
v.   16.  II.  tnd  B./HL 
milderten  dies  dahin,  daß  jetst    ;emeingefihr- 
liehe    Kranke    auch    infolge    ein  der 

indten  aul  <  hrun  1  eines  arztlichen 
■  mein  jel  Ihrliche  nur  auf  polizei* 

■  liehe  Requi  ition  in  eine  Öffent- 
liche Anstalt  aufgenommen  werden  dürfen,     üi« 

.1  khme  ist   d<  iwalt- 

Kür lureh 
I 

■    •  n    •  •'  •  Inort  des  B   1 

. 
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kranke  oder  einer  psychiatrischen  Universitäts- 
klinik vorgeschrieben,  doch  genügt  in  dringen- 

den Fällen  das  Zeugnis  jedes  approbierten 
Arztes,  dem  dann  binnen  3  Tagen  die  Unter- 

suchung durch  den  für  die  Anstalt  zuständigen 
Kreisarzt  nachzufolgen  hat.  Bereits  entmündigte 
Kranke  können  ohne  Mitwirkung  des  Kreisarztes 
auf  Antrag  des  Vormundes  und  ärztliches  Zeug- 

nis aufgenommen  werden.  Die  Aufnahme  ist 
der  für  die  Heimat  des  Kranken  wie  der  für  die 
Anstalt  zuständigen  Polizeibehörde  und  dem 
Staatsanwalt  des  für  die  Heimat  des  Kranken 

zuständigen  Landgerichts  anzuzeigen.  Irgend- 
ein formales  Verfahren  und  irgendein  subjek- 
tiver Rechtsanspruch  für  den  Internierten  sind 

nicht  gegeben  (Entsch.  OVG.  v.  13./XII.  1912, 
LXV.  247  f.).  Außerdem  können  in  besonders 
dazu  ermächtigten  Privatanstalten  „freiwillig 

eintretende  Kranke"  mit  ihrer  oder  ihrer  gesetz- 
lichen Vertreter  schriftlichen  Einwilligung  auf- 

genommen werden  bloß  auf  Grund  einer  ärzt- 
lichen Bescheinigung,  daß  der  Aufzunehmende 

Verständnis  für  seinen  Eintritt  besitzt  und  seinem 
Zustande  nach  für  die  Aufnahme  geeignet  ist; 
hier  ist  die  Aufnahme  nur  der  Ortspolizeibehörde 
der  Anstalt  anzuzeigen.  In  Baden  darf  die 
Aufnahme  ohne  oder  gegen  den  Willen  des 
Kranken  im  allgemeinen  nur  erfolgen  entweder 
auf  Antrag  und  ärztliches  Zeugnis,  sowie  Statt- 

hafterklärung durch  das  Bezirksamt  oder  aber 
in  besonderen  Fällen  und  nur  in  eine  öffentliche 
Anstalt  auf  Anordnung  des  Bezirksamts,  die 
sich  auf  das  Zeugnis  des  zuständigen  Bezirks- 

arztes oder  des  Vorstandes  einer  öffentlichen 
Irrenanstalt,  bei  Strafgefangenen  des  Gefängnis- 

arztes, stützt.  Gegen  die  Statthafterklärung  oder 
Einweisung  und  ebenso  später  gegen  die  Zurück- 

haltung in  der  Anstalt  steht  dem  Kranken  oder 
seinem  gesetzlichen  Vertreter,  sowie  den  nächsten 
Verwandten  und  evtl.  dem  unterstützungs- 

pflichtigen Arinenverband  das  Recht  der  Klage 
zu.  In  dringenden  Fällen  genügt  jedoch  zur 
Aufnahme  das  Zeugnis  des  Bezirksarztes  oder 
eines  Arztes  der  Anstalt  (der  aber  bei  Privat- 

anstalten hierzu  vom  Ministerium  besonders  er- 
mächtigt sein  muß)  über  die  Notwendigkeit  der 

sofortigen  Aufnahme  und  können  die  übrigen 
Erfordernisse  nachgeholt  werden.  Für  die  Auf- 

nahme zur  Beobachtung  des  Geisteszustandes 
genügt  bei  Zwangszöglingen  oder  Personen,  über 
die  das  Zwangserziehungsverfahren  eingeleitet  ist, 
die  Anordnung  des  Vormundschaftsgerichtes,  bei 
Strafgefangenen  und  Arbeitshäuslern  die  Anord- 

nung der  zuständigen  Behörde.  Freiwillige  Aufnah- 
men auf  eigenen  Antrag  sind  ins  Ermessen  der  An- 

staltsdirektion gestellt.  In  Sachsen,  wo  bis  dahin 
die  Gemeinden  die  Fürsorgepflicht  für  Geistes- 

kranke gehabt  hatten  und  erst  das  Irrenfürsorge- 
gesetz von  1912  diese  dem  Staate  überwies,  erfolgt 

die  Aufnahme  in  eine  Landesanstalt  auf  Antrag 
des  Ortsarmenverbandes  oder  der  Gemeinde 
und  auf  ärztliches  Gutachten,  das  in  zweifel- 

haften Fällen  vom  Bezirksarzt  auszustellen  ist. 
—  Auch  sonst  ist  überall  in  Deutschland  das 
Zeugnis  eines  Arztes  und  die  Mitwirkung  der 
Ortspolizeibehörde  erforderlich.  Ebenso  hat 
überall  die  Polizeibehörde  das  Recht,  bei  gemein- 

gefährlichen Kranken  den  Aufnahmeantrag  auch 
gegen  den  Willen  der  Angehörigen  zu  stellen, 
wenn  diese  den  Kranken  nicht  hinreichend  be- 

wachen können  oder  wollen.  Dagegen  besteht 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

der  Unterschied  zwischen  öffentlichen  und  Privat- 
anstalten nicht  nur  in  Preußen,  sondern  auch  in 

Bayern,  wo  für  Privatanstalten  ein  amtsärztliches 
Aufnahmezeugnis  vorgeschrieben  ist  außer  bei 
Gefahr  im  Verzuge  oder  freiwilligem  Eintritt, 
doch  hat  dann  die  amtsärztliche  Untersuchung 
nachzufolgen.  Aehnlich  in  Württemberg  (Ver- 
ordn.  v.  18./XI.  1899).  -  Eine  eigene  Stellung 
nehmen  manche  Irrenkliniken  ein,  da  lüer  allein 
der  Direktor  über  die  Aufnahme  der  Kranken  ver- 

fügt, ohne  daß  das  Zeugnis  eines  anderen  Arztes 
verlangt  wird  oder  auch  eine  Anzeige  an  Staats- 

anwalt oder  Ortsbehörde  erfolgt.  Diese  völlige 
Gleichstellung  einer  Irrenanstalt  mit  anderen 
Krankenhäusern  hat  zu  keinerlei  Unzuträglich- 

keiten geführt. 
Die  Entlassung  aus  öffentlichen  Anstalten 

erfolgt,  wenn  der  Kranke  geheilt  ist  oder  der 
Anstaltspflege  nicht  mehr  bedarf,  wenn  die  Ent- 

mündigung abgelehnt  oder  aufgehoben  wird, 
oder  wenn  die  Behörde,  die  die  Aufnahme  ver- 

anlaßt hat,  die  Entlassung,  evtl.  auf  Wunsch 
der  Angehörigen,  verlangt.  Bei  Privatanstalten 
tritt  der  Fall  hinzu,  daß  der  gesetzliche  Vertreter 
des  Kranken  die  Entlassung  fordert,  doch  muß 
bei  gemeingefährlichen  Kranken,  falls  nicht  die 
unmittelbare  Ueberführung  in  eine  andere  An- 

stalt sichergestellt  ist,  die  Polizeibehörde  des 
künftigen  Aufenthaltsortes  zustimmen.  Frei- 

willig Eingetretene  müssen  auf  ihr  Verlangen 
jederzeit  entlassen  werden,  wenn  nicht  der 
Kreisarzt  die  Notwendigkeit  ihrer  Aufnahme  in 
eine  Irrenanstalt  feststellt.  —  So  in  Preußen; 
ähnlich  in  den  anderen  Bundesstaaten. 

Das  Entmündigungsverfahren  ist  nicht 
öffentlich  (§  172  des  GVG.  v.  27. /I.  1877).  Es 
wird  formell  durch  die  deutsche  ZPO.  v.  30./I. 
1877  (in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  v. 
20./V.  1898)  §§  645-679  geregelt.  „Die  Ent- 

mündigung wegen  Geisteskrankheit  oder  wegen 
Geistesschwäche  erfolgt  durch  Beschluß  des 
Amtsgerichts.  Der  Beschluß  wird  nur  auf 

Antrag  erlassen."  Der  Antrag  kann  von  dem 
Ehegatten,  einem  Verwandten  oder  dem  Vor- 

munde gestellt  werden,  gegen  eine  Etefrau  aber 
im  allgemeinen  nur  vom  Ehemanne  und  gegen 
eine  Person,  die  unter  elterlicher  Gewalt  oder 
Vormundschaft  steht,  nur  vom  gesetzlichen  Ver- 

treter; stets  aber  ist  der  Staatsanwalt  des  Land- 
gerichts dazu  befugt.  Der  zu  Entmündigende 

muß  persönlich  unter  Zuziehung  eines  oder  meh- 
rerer Sachverständigen  vernommen  werden,  falls 

dies  nicht  mit  besonderen  Schwierigkeiten  ver- 
bunden oder  nicht  ohne  Nachteil  für  den  Ge- 

sundheitszustand des  zu  Entmündigenden  aus- 
führbar ist.  Auch  kann  das  Gericht  den  zu  Ent- 

mündigenden auf  die  Dauer  von  höchstens  sechs 
Wochen  einer  Heilanstalt  zur  Beobachtung  über- 

weisen, falls  dies  nach  ärztlichem  Gutachten  zur 
Feststellung  des  Geisteszustandes  geboten  er- 

scheint und  den  Gesundheitszustand  des  Be- 
treffenden nicht  gefährdet;  doch  muß  der  An- 
tragsteller seine  Einwilligung  geben  und  steht 

dem  zu  Entmündigenden  sofortige  Beschwerde 
gegen  die  Anordnung  des  Gerichtes  frei.  Keinen- 
falls  aber  darf  die  Entmündigung  beschlossen 
werden,  bevor  ein  oder  mehrere  Sachverständige 
gehört  sind.  Der  Entmündigungsbeschluß  wird 
dem  Staatsanwalt,  dem  Vormundschaftsgericht 
und  evtl.  dem  gesetzlichen  Vertreter  des  Ent- 

mündigten zugestellt,  im  Falle  der  Entmündi- 
Bd.  V.  33 
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gung  wegen  Geistesschwäche  auch  dem  Entmün- 
digten, laue  etwaige  Anfechtungsklage  steht  auch 

dem  wegen  Geisteskrankheit  Entmündigten  frei. 
Nach  den  Bürgerlichen  Gesetzbuch  kann 

entmündigt  werden,  wer  infolge  von  Geistes- 
krankheit oder  von  Geistesschwache  seine  An- 

gelegenheiten nicht  eu  besorgen  vermag  (außer- 
dem ist   Entmündigung  wegen   Verschwendung 

und   Trunksucht    vorgesehen),    und   zwar  ist    die 
Entmündigung  aufzuheben,  trenn  der  Grund 
derselben  wegfallt  (§  6).  Der  «regen  Geistes- 

krankheit    Entmündigte    ist    geschäftsunfähig 
gleich   einem    Kinde  unter  7   Jahren  (§  10J), 
seine  Willenserklärung  ist  nichtig  (§  LOo),  wäh- 

rend der  wegen   Geistesschwäche   Entmündigte 
in  der   Beschränkung  seiner  Geschäftsfähigkeit 
dem  Minderjährigen  gleichsteht,  der  das  siebente 
Lebensjahr  vollendet  aal  (§  114),  bo  daß  er  im 
allgemeinen  dann  ein  Rechtsgeschäft  abschließen 
kann,  wenn  es  ihm  lediglich  rechtlichen  Vorteil 
bringt.     Kr  kann  ein  Testament   /.war  nicht  er- 

richten, aber  ein  trüher  errichtetes  widerrufen 
i    und   sogar   mit   Einwilligung 

Vormunds  eine   Ehe  eingehen  (§   L304), 
während  die  Eheschließung  eines  wegen  Geistes- 

krankheit Entmündigten  Dichtig  ist  (^  L326).  — 
Ist   der  Entinündigungsantrag  gestellt,  so  kann 

Vormundschartsgericht,  um  eine  erhebliche 
Person  oder  des  Vermögens  ab- 

zuwenden,  eine   vorläufige   Vormundschaft  (mit 
cirr  Wirkt  nkter  Geschäftsfähigkeit  — 
$  1 1 4 1  einrichten  (J  1906).  —  Außer  der  Vor- 

mundschaft ist  auch  die  Einrichtung  der  J * 1 1  < •  _r - 
schaft  vergesehen,  und  zwar  kann  ein  Volljäh- 

der  nicht  unter  Vormundschaft  steht,  aber 
'     körperlicher     (iebrechen 

Angelegenheiton  oder  einen  be- 
stimmten Krei~  semer  Angelegenheiten,  insbe- 
ine   Vermögensangelegenheiten,  nicht 

zu  besorgen  vermag,  rar  diese  einen  Pfleger  er- 
i  hierzu  die  Einwilligung  de   I  re- 

liehen erforderlich,  es  sei  denn,  daß  eine 
it  ihm  nicht  möglich  ist  (  §  1910). 

Hiernach  sind  also  drei  Stufen  geschaffen: 
l.     Entm .  Geisteskrank] 

•  Unfähigkeit.     2.  Entinün- 
wäche.       Folge:    be- 

fähigkeit.       3.    Pflegschaft 
ol  je:  Vertri 

ii     Kreis 

ist,  daß  hii 
krai  ■  und    gei 

ädern  juristische  Be- 
griffe i  /.  B.  ein  im 

uu  hi  liker 
Krankheit  im  Sinne 

tiwach  oder 
Hell. 

ibeits- teilte 

•eilte 

.  eine  von 

ifzeit 
■ 

I,  ü. 

können.  So  entschied  das  Kammergericht  kürz- 
lich, daß  die  Aufnahme  einer  Frau  in  eine  Privat- 

anstalt trotz  Befolgung  aller  Bestimmungen  der 
Preuß.  all-.  Anw.  v.  26./III.  190]  bei  dem  Kehlen 
entsprechender  gesetzlicher  Vorschriften  objektiv 
als  Freiheitsberaubung  anzusehen  sei,  weil  die 
ausgesprochen  geisteskranke  Krau  weder  gemein- 

gefährlich noch  entmündigt  war. 
2.  Andere  Länder.  Die  englische 

Irrengesetzgebung  stamml  aus  verschiedenen 
Zeiten,  und  einzelne  Bestimmungen  sind 
oft  nur  notdürftig  miteinander  in  Verbin- 

dung gebracht,  Aber  sie  erfüllt  ihren  Zweck, 
und  die  Einrichtung  der  mit  weitgehenden 
Befugnissen  ausgestatteten  Commissionera 
in  Lunacy,  die  sich  der  Sache  ganz  widmen, 
hat  dem  englischen  Irrenwesen  große  Förde- 

rung gebracht.  Schottland  besitzt  ein 
viel  einfacheres  und  übersichtlicheres  Irren- 

gesetz.  In  Prankreich  gilt  noch  die  ver- 
altete  Loi  sur  les  Alienes  v.  30./ VI.  1838, 
ergänzt  durch  spätere  Verordnungen.  Ein- 

heitliche Irrengesetze  haben  auch  Belgien 
(seil  1873),  Italien  (1904),  Holland  (1884), 
Norwegen  (1848)  und  Schweden  (1901). 
In  Oest erreich  ist  während  des  Krieges 
eine  neue  Entmündigungsordnung  (v.  28.  VI. 
19161  durch  kaiserl.  Verordnung  eingeführt, 
und  in  der  Schweiz  ist  seit  langem  ein  neues 
Irrengesetz  in  Vorbereitung.  Als  Gegensätze 
z.  B.  in  Behandlung  der  Aufnahme  mögen 
Dänemark  und  Fort  liga]  erwähnt  werden ; 
dort  genügt  ein  ärztliches  Zeugnis,  liier  ent- 

scheidet der  Richter,  und  der  Arzt  muß  in 
Gegenwart  desselben  und  anderer  Zeugen 
den  Kranken  untersuchen.  In  Dänemark 
steht    dabei  das   Irrenwesen   trotz   beinahe 
völligem  .Mangel  an  gesetzlichen  Bestim- 

mungen auf  einer  ähnlich  Indien  Stufe  wie 
in   Schweden    und    Norwegen,    während   von 

Spanien    und    Portugal    nichts    in    dieser 
Hinsicht    zu   rühmen   ist. 

Kinen     eigenen     Charakter     tragen     den 
dortigen  Verhältnissen  entsprechend  die 
[rrenge  etzgebungen  der  Verei  oigl  en 
Staaten  Nordamerikas,  die,  untereinander 
ehr  abweichend,  zum  Teil  sehr  ins  einzelne 

•  arbeitel    sind    und    neben    ungewöhn- 
lichen   Auswüchsen    des    Mißtrauens    und 

der  Furcht    vor  widerrechtlicher  Freiheits- 

beraubung auch   viele  -ehr  erfreuliche  Zir  S 
.  Trotz  mancJ  and- 

lichen    Einrichtung    Btehl    [rrenwesen    und 
rj    manchen    Staaten    der 

.  und  lemer  be  ondei  •  in  den  au  Jtra- 
li-eheu    Kolonien    wohl   denen    Europas 
nicht  nach,    Ziemlich  überall  finden  \\n  • 

ation  und  l'ebel  waehung Irren«  den   Kon 
mit  teil..  weitreichenden 

Weitet  b  Einzelheiten    über   die 
Irren  i     England,   Schottland, 

n,  Frankreich,  Belgien,   Holland,   Nor- 
li  und  Schwedt  D  -.  (bn  Ar;.  ..Ihm.  ...    en" 

,Hdw."  \  ■    i 
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Literatur:  Reuss,  Rechtsschutz  der  Geistes- 
kranken, Leipzig  1S88.  —  Außer  der  dort  an- 
gegebenen Literatur  besonders:  G.  A.  Tucker, 

Lunacy  in  many  lands,  Sydney  1887.  —  Hans 
Laehv,  Die  Anstalten  für  Psychisch- Kranke  in 
Deutschland  usw.,  Berlin  1912.  —  Pandy,  Die 
Irrenfürsorge  in  Europa,  Berlin  1908.  —  Moeli, 
Die  Fürsorge  f.  psychisch  Kranke,  in  Das  prevß. 
Med.-  u.  Gesundheitswesen  188S — 1908  (Festschrift 
des  Preuß.  31ed.-Beamtenvereins).  —  Ferner: 
Aufsätze  in  der  Allg.  Zeitschr.  f.  Psychiatrie, 
Berlin;  Annales  medico-psychologiques,  Paris; 
Journal  of  mental  science,  London. 

Hans  Laehr. 

Iselin,  Isaak, 
geb.  17./III.  1728  zu  Basel,  gest.  daselbst  15./VII. 
1782,  studierte  Geschichte  und  die  Rechte,  wurde 
1754  Mitglied  des  großen  Rats  und  1756  Rats- 

schreiber in  seiner  Vaterstadt  und  gründete 
1760,  gelegentlich  der  dreihundertjährigen  Stif- 

tungsfeier der  Universität  Basel,  mit  Salomon 
Hirzel,  Salomon  Geßner  und  Schinz  die  1763 
ins  Leben  getretene  „Helvetische  Gesell- 
schaft". Iselin  war  ein  Menschenfreund  in  des  Wortes 

idealster  Bedeutung.  Für  Hebung  des  Schul- 
wesens und  Umgestaltung  der  Erziehungs- 

methoden nach  Basedowschen  Grundsätzen,  für 
Pflege  des  Landbaues,  für  Besserung  der  Sitten, 
für  gemeinnützige  Bestrebungen  aller  Art  wirkte 
er  durch  Wort,  Schrift  und  Tat.  Alle  seine 
Schriften  sind  Versuche,  die  allgemeinen  Grund- 

sätze aufzufinden,  nach  denen  das  Menschen- 
geschlecht zu  einem  höheren  Grade  der  Voll- 

kommenheit und  des  Glückes  geführt  werden 
könne.  Er  bekämpfte  lebhaft  die  Theorie 
Rousseaus  von  der  Vortrefflichkeit  des  Natur- 

zustandes. Während  jener  die  Aera  der  mensch- 
lichen Glückseligkeit  in  die  Vergangenheit 

verlegte,  suchte  er  den  Nachweis  zu  erbringen, 
daß  die  Menschheit  allmählich  aus  dem  barbari- 

schen Urzustände  zu  gesitteten  Zuständen  sich 
emporgehoben  habe  und  daß  dies  die  Zuversicht 
gewähre,  dieser  Entwicklungsgang  führe  zur 
Vollkommenheit.  Als  Nationalökonom  war  Iselin 
Anhänger  der  Physiokratischen  Lehre  und  hat 

durch  Herausgabe  der  „Ephemeriden"  viel  für 
die  Verbreitung  der  Lehre  getan. 

Iselin  veröffentlichte  von  staatswissenschaft- 
lichen Schriften  in  Buchform:  Der  Patriot  und 

Antipatriot,  Zürich  1758.  —  Ueber  die  Gesetz- 
gebung, Basel  1758;  2.  Aufl.,  Zürich  1760.  - 

Ueber  die  Entvölkerung  unserer  Vaterstadt, 
Basel  1758.  —  Philosophische  und  patriotische 
Träume  eines  Menschenfreundes,  Zürich  1759. 
—  Philosophische  und  politische  Versuche,  Zü- 

rich 1760;  2.  Aufl.,  1767.  -  Plutus,  oder  von 
den  Reichtümern,  ein  Gespräch,  Basel  1762.  — 
Ueber  den  wahren  Gebrauch  der  Reichtümer, 
ebd.  1762.  —  Philosophische  Mutmaßungen  über 
die  Geschichte  der  Menschheit,  2  Bde.,  Frank- 

furt und  Leipzig  1764  (erschien  anonym);  das- 
selbe, 2.  Aufl.  mit  seinem  Autornamen,  u.  d.  T. : 

Ueber  die  Geschichte  der  Menschheit,  2  Bde., 
Zürich  1768;  dasselbe,  3.  Aufl.,  1770;  dasselbe 
4.  Aufl.,  Basel  1779;  dasselbe,  5.  Aufl.,  1786; 
dasselbe,  6.  Aufl.,  1791.  —  Schreiben  an  seinen 
Sohn,  der  sich  der  Handelschaft  widmen  will, 

o.  J.  (ca.  1765).  —  Schreiben  an  die  Helvetische 
Gesellschaft  über  Basedows  Vorschläge  zur  Ver- 

besserung des  Unterrichts  der  Jugend,  Basel 
1769.  —  Ueber  die  Notwendigkeit  der  Pracht- 

gesetze in  einem  Freistaate,  Zürich  1769.  (Iselin 
erklärt  sich  darin  gegen  jeden  die  republikani- 

sche Sitteneinfachheit  gefährdenden  Luxus.)  — 
Palämon  oder  von  der  Ueppigkeit,  Basel  1769. 
—  Der  neue  Palämon  oder  von  dem  Aufwände, 
Basel  1770.  —  Versuch  über  die  gesellige  Ord- 

nung, ebd.  1772;  Neue  mit  e.  2.  Tl.  vermehrte 
Ausg.,  u.  d.  T.:  Träume  eines  Menschenfreundes, 
2  Bde.,  Basel  1776.  —  Schreiben  an  Ulysses  von 
Salis-Marschlins  über  die  Philanthropien  in 
Dessau  und  in  Graubünden,  Basel  1776.  — 
Ephemeriden  der  Menschheit,  10  Bde.,  Bd.  I— 
VIII,  Basel  1776-79,  Bd.  IX-X,  Leipzig  1780 
—82.  (Diese  Zeitschrift  war  den  „Eph6m6rides 
du  citoyen",  1767 ff.  nachgebildet;  sie  wurde nach  Iselins  Tode  von  Becker  in  Dresden  bis 
1786  fortgesetzt.) 

Vgl.  über  Iselin:  Leu,  Helvetisches  Lexi- 
kon, 26  Teile,  einschl.  Supplemente,  Zürich 

1747-95,  Teil  19  u.  26.  -  J.  G.  Schlosser, 
Brief  über  „Träume  eines  Menschenfreundes"  in 
„Ephemeriden  Bd.  IX",  Leipzig  1780,  S.  225  ff. 
—  Salomon  Hirzel,  Denkmal  Isaak  Iselins, 
gewidmet  von  seinem  Freunde,  Basel  1782.  — 
Teutsches  Museum,  Jahrg.  1783,  Leipzig,  No- 

vemberheft. —  J.  G.  Schlosser,  Denkmal  auf 
Isaak  Iselin  in  „Verhandlungen  der  helvetischen 
Gesellschaft  in  Ölten  i.  J.  1783",  Basel  1783. 
—  Nachrichten  über  Iselins  Leben  und  Schriften 
in  der  5.  Aufl.  seiner  „Geschichte  der  Mensch- 

heit" von  1786.  —  Lutz,  Nekrolog  denkwür- 
diger Schweizer  aus  dem  18.  Jahrh.,  Äarau  1812. 

—  Ersch  und  Gruber,  Enzyklopädie,  Sektion 
2,  Teil  24,  Leipzig  1845,  S.  336  ff.  -  K.  Morell, 
Die  Helvetische  Gesellschaft,  Winterthur  1864. 
—  Röscher,  Geschichte  der  Nat.,  München  1874, 
S.  487,  528,  600.  -  A.  v.  Miaskowski,  Isaak 
Iselin.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  volks- 

wirtschaftlichen, sozialen  und  politischen  Be- 
strebungen der  Schweiz  im  18.  Jahrh.,  Basel 

1875.—  Allgem.  deutsche  Biographie,  Bd.  XXIII, 
1886,  S.  772-776.  -  K.  Dändliker,  Geschichte 
der  Schweiz,  Bd.  III,  Zürich  1887,  S.  71  und 
136.  —  Wieland,  Dem  Andenken  Isaak  Iselins 
.  .  .  .,  Basel  1891.  —  Oncken,  Iselin  (in  Palgrave, 
Dictionary  of  political  economy,  vol.  II,  London 
1896).  —  Oncken,  Geschichte  der  National- 

ökonomie, Tl.  1,  Leipzig  1902,  S.  414-416.  - 
Gnüchtel,  Iselin  und  sein  Verhältnis  zum  Phi- 

lanthropinismus, Königsbrück  1907  (Leipzig, 
Phil.  Diss.  v.  1907).  —  Bretschneider,  Isaak 
Iselin,  Diss.  Bern  1910.  —  Hagenbring,  Tselins 
Geschichtsphilosophie  (Hist.  Vierteljahrschrift, 
Jg.  17, 1914/15).  -  Aufsätze  im  Basler  Jahrbuch. 

Mei  t sei. 
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sorge. 2.  Die  verschiedenen  Ansätze  zur  Besse- 
rung. 3.  Der  preußische  Gesetzentwurf.  4.  Der 
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tembergische Jugendamtsgesetz.  6.  Der  Ent- 

wurf des  Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes. 
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1.  Die  Zersplitterung  öffentlicher 
Kinderfürsorge.  Die  Öffentliche  Kinder- 

fürsorge ist  auf  eine  ganze  Reihe  verschiedener 
Behörden  verleih  [vgl.  den  An.  „Kinder- 

fürsorge" 11).  Diese  Zersplitterung  hal  haupt- sächlich zwei  Ursachen:  es  werden  tneisl 

Teilaufgaben  der  Erziehung  gesetzlich  auf 
Behörden  übernommen.  Dabei  erscheint 

jeweils  ein  anderer   Rechtstitel  als   Unter- 
:  gesundheitspolizeiliche  Maßnahmen  wie 
Kostkinderauisichl  treten  aeben  gewerbe- 

polizeiliche (Kinderschutz  G.),  neben  beide  vor- 
mundschaftliche  Maßnahmen   aus  dem  Fa- 

milienrecht   oder   strafrechtlich    unterbaute 

wie  die  Fürsorgeerziehung.  In  Bolchen  Fallen 
Hehl  der  Gesetzgeber  von  seiner  einseitigen 
!      Stellung  aus  gar  nicht,  daß  bereits  eine 

Behörde  für  diese  Fürsorge  da  ist. 
seihst  wo  er  tlies  bemerkt,  wirkt  eine 

andere  Ursache  der  Vereinigung  entgegen. 
lege  für  Kinder  genoß  einen  BO 

schlechten  Ruf,  daß  man  die  Zwangserziehung 
anderen  Behörden   überwies  und   noch   im 

os   Abneigung  gegen   die   Armen- 
pflege   für    die    Kriegerwaisen    besondere 

Fürsorgestellen  schuf,  obwohl  diese  all  jener 
wichtigen  Erfahrungen  entbehrten,  die  die 
alteren    Einrichtungen   sich   in   jahrzehnte- 

■    Wirksamkeil   erworben  hatten. 
2.  Die  verschiedenen  Ansätze  zur 

Besserung.    Nach  beiden  Richtungen  setzen 
ein,     solche     schädliche 

plitterung  zu   überwinden,   die  schließ- 
lich   im    .  m1    ihre   beste   Form   ge- 

1  >]<•  wich  i    ten    Vorlaufer  dieses 
d    zunächst    Versuche,    die 

.     die     in    der     Kinder- 

,  zu  b<   jerer  Arbeit   zu 
Armenpflege  ist  die  Klein- 

Armenverbände  besoi  .-Mich ; 
'.  ohl  wirtschaftlich  wie 
.heu  finer  ernsten  Erziehung 

I      .'.  ! lur  abnorme,   taub- 
K:    der,      wird '.  -  ■  bänden 

ußen  den  Provinzen 
Hbornommi    .     Diei 

. 

Verein 

lachen     n  • ■ 

i  j 

Armi 

Bt&l 

h  die 

anderen  Zweige  der  öffentlichen  Kinderfür- 
BOrge  bald  hier  bald  dort  ergriff,  machte  sie 
geeigneter,  auch  weitere  Aufgaben  zu  nehmen. 
Dadurch  wurde  die  Zusammenlegung 
mehrerer  Aufgaben  in  eine  Hand  wesentlich 

gefördert.  Denn  war  man  dabei  zuerst 
recht  äußerlieh  vorgegangen,  so  wenn  man 
den  Gemeindewaisenral  mit  dem  Armenamt 

verband,  weil  dort  die  große  Menge  frei- 
williger Armenpfleger  vorhanden  war,  die 

man  zu  Waisenpflegern  machen  konnte 
—  wodurch  man  eine  neue  Behörde  er- 

spar! e  — ,  so  überwiesen  später  sachliche 
Gründe  der  Aehnlichkeit  der  Aufgaben, 
für  die  an  einer  Stelle  bereits  geschulte 
Kräfte  und  zweckmäßige  Einrichtungen  vor- 

handen waren.  So  wird  der  Gemeindewaisen- 
rat  mit  der  Koslkinderaufsicht  verbunden, 
weil  es  sich  beide  Male  um  Aufsicht  über 

Kinder  in  Familienpflege  handelt,  und  dies 
beides  vereinigt  man  dann  leicht  mit  der 

Armenkinderpflege,  die  für  verwandte  Tätig- 
keiten ähnlicher  Hilfsmittel  bedarf.  Diese 

Verschmelzungen  erfolgen  in  den  ver- 
schiedensten  Formen  hals  für  mehr,  bald 

liii-  weniger  Teile  öffentlicher  Kinderfürsorge; 
gelegentlich  gehl  diese  freiwillige  Verbindung 
bo  weit,  daß  sie  fast  alle  Zweige  derselben 
Verwaltung  z.  B.  der  Gemeinde  umfaßt. 

Geschickten  .Männern  gelingt  es  Bogar,  Ar- 
beitsgebiete  verschiedener  Behörden  in  eine 
Hand  zu  bringen,  indem  die  eine  die  andere 
mit  der  Ausführung  betraut,  so  in  Mainz, 
wo  die  Gemeinde  durch  ihre  Zentrale  für 

Jugendfürsorge  die  Zwangserziehung  des 
Kreises  ausführte.  Wo  die  Rechtsverhält- 

'ii  je  günstig  Lagen,  wie  in  dem  Stadlstaal 
Hamburg,  kam  es  auch  zu  einer  gesetzlichen 
Vereinigung  dieser  Aufgaben  (1909). 

Die  Entwicklung  wurde  mehr  wie  durch 
die    äußeren     Hemmnisse    in     Gesetzgeb 
und   Verwaltung  von  inneren   Unklarheiten 

aufgehalten.     Wenn  man  ans  dem   (irsiehls- 
punkte  zusammenlegte,  dadurch  Mittel  und 
Kräfte  zu  .  paren,  war  eine  Gri  nze  der 
Vereinigung    nur    durch    Zweckmäßigkeits- 

rj ;     alle     hui   liehen     Ver- 
la   auch    ganz    verechiedenarl  i|  e 

keiten  konnten  miteinander  verbunden 
weiden.        So    kam    der    ( leiiieindewai  -nn  i. 
zur    \  o   gelegentlich  die 

Polizei  zu  •  rößerei  Täti|  keil  in  der  Jugend- 
Vor    allem    begannen    mit    der 
B  d<     recht    verschwom- 

menen Begriffs  der  „sozialen  Tätigkeit'1  die 
ohe,  alles  in  sozialen  Aemtero  zu  ver- 

einen, aus  dem  sich  dann  der  immer  noch 
unkl  re     G  Wohlfahi  tsan 

■  1 1 1  ug  man  oft 

der  Kindi  i  ent- 
lich die  meisten  ihrer  öffentlichen  Aufgaben, 

.Dienlichen,    wirtschaft- 

lichen, polizeilichen  .Maßnahmen  Eusamjnen- 
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trafen.  Es  kam  darauf  an,  ob  die  Kinder- 
fürsorge einen  klar  umrissenen,  gemeinsamen 

Kern  hatte,  der  sie  deutlich  von  andeien 
Wohlfahrtsaufgaben  abhob  und  ihr  ein  Kecht 
zu  eigener  Gestaltung  gab.  Dies  wurde 
besonders  wichtig,  als  ein  neues  Amt,  das 
Gesundheitsamt,  beanspruchte,  daß  aus  der 
Kinderfürsorge  alle  gesundheitlichen  Auf- 

gaben herausgetrennt  und  ihm  überwiesen 
wurden.  Langsam  verbreitete  sich  die 
Erkenntnis,  daß  in  aller  Kindeifürsorge 
ein  Stück  Erziehungsarbeit  steckt  und  daß 
sich  darin  die  Einheit  dieses  Arbeitsgebietes 
findet.  Daß  der  Arzt  zur  Behandlung  kranker 
Kinder  zuzuziehen  sei,  hatte  seit  alters 
gegolten,  obwohl  der  eigentliche  Kinderarzt 
erst  eine  Erscheinung  der  neueren  Zeit  ist. 
Daß  Erziehungsmängel  körperliche  Ursachen 
haben  könnten,  wurde  im  weiterem  Um- 

fange bei  abnormen  Kindern  erst  durch 
die  Mitwirkung  des  Psychiaters  anerkannt, 
die  gerade  von  Erziehern  gefordert  wurde. 
Daß  die  körperliche  Ausbildung  ein  Teil 
der  Erziehung  ist,  daß  gesundheitliche  Kück- 
sichten  zugleich  sittliche  Pflichten  sind, 
daß  jede  Erziehung  auch  zur  richtigen 
Würdigung  und  Behandlung  des  Körpeis 
führen  muß,  daß  Arzt  und  Erzieher  im 
Grunde  eins  sein  müssen,  ist  längst  nicht 
allgemein  anerkannt.  Erst  damit  aber  wird 
die  Sorge  für  die  Gesundheit  zu  einem 
untrennbaren  Bestandteil  der  Erziehung, 
der  Aizt  und  ärztliches  Wissen  in  ihr  un- 

entbehrlich. Erst  von  hier  aus  erkennt  man 
die  sachliche  Einheit  aller  Kinder-  und 
Jugendfürsorge;  sie  ist  Erziehung. 

Allein  damit  war  noch  keine  Klarheit 
gewonnen,  welcher  Art  diese  Erziehung  sei, 
die  hier  als  Kinderfürsorge  einer  Behörde 
zugewiesen  wurde.  Ist  Erziehung  Einwir- 

kung von  Mensch  zu  Mensch,  persönlicher 
Einfluß,  wie  kann  eine  Behörde  sie  ausüben? 
Muß  man  nicht  dafür  sorgen,  daß  möglichst 
wenig  davon  einem  Amt  übertragen  werde, 
möglichst  viel  freien  Kräften  überlassen 
bleibe?  Die  Streitigkeiten  über  die  Aus- 

dehnung der  Berufsvormundschaft,  über 
die  Vorteile  und  Nachteile  der  Bevormundung 
durch  eine  Behörde,  ein  Amt,  haben  hier 
einigermaßen  Klarheit  geschaffen.  J.  Pe- 

tersen unterschied  die  individuelle  Für- 
sorge, die  dem  einzelnen  Jugendlichen  zu- 

teil wird,  von  der  allgemeinen  Fürsorge 
dafür,  daß  jene  jedem  einzelnen  zuteil 
werde.  Das  ist  mit  anderen  Worten  der 

Gedanke,  der  im  Art.  „Kinderfürsorge" 
eingehend  dargelegt  ist:  wie  die  Vormund- 

schaft ist  alle  behördliche  Kinderfürsorge 
Erziehungsleitung.  Sie  erzieht  nicht  selbst, 
sondern  wählt  die  Erziehung  aus,  die  dem 
Kinde  dann  durch  andere,  Anstalten  oder 
Familien,  zuteil  wird  und  sie  beaufsichtigt 
diese  Erziehung.    So  tritt  klar  hervor,  was 

all  jenen  Teilaufgaben  öffentlicher  Kinder- 
fürsorge gemeinsam  ist,  was  aber  auch 

einer  behördlichen  Gestaltung  zugänglich 
ist,  ja  wegen  der  tiefsten  und  schwierigsten 
Erziehungsfiagen,  die  beurteilt  und  als 
Grundlage  der  Anordnungen  verwandt  werden 
müssen,  erst  von  einem  Zusammenwirken 
verschiedener  Kräfte  gelöst  werden  kann. 

Noch  eine  weitere  Unklarheit  hat  viele 
Verwirrung  angerichtet.  Das  Bedürfnis 
nach  Zusammenschluß,  nach  Einheitlichkeit 
der  Fürsorge  war  wie  bei  den  Behörden 
so  auch  bei  der  freien  Arbeit  der  Vereine 
und  Anstalten  vorhanden  und  führte  hier 
zu  einer  Menge  größerer  und  kleinerer  Ver- 

bandsgründungen, örtlicher  und  weiterer 
Vereinigungen,  Zentralen  u.  dgl.  So  entstand 
die  Frage,  ob  man  nicht  beide,  öffentliche 
und  freie  Fürsorge  gemeinsam  verbinden 
solle  oder  wo  die  Grenze  beider  zu  finden  sei. 
Es  entstanden  Gebilde,  die  bald  diese,  bald 
jene  Gruppierung  vorzogen.  Der  erste 
Schritt  zur  Besserung  war,  als  bei  der 
Königsberger  Versammlung  des  Deutschen 
Veieins,  1910,  Gg.  Schmidt  für  eine  scharfe 
Trennung  der  öffentlichen  und  freien  Fürsorge 
den  Satz  verfocht,  daß  die  Verhütung 
drohender  und  die  Heilung  eingetretener 
Verwahrlosung  eine  öffentliche  Aufgabe  sei. 
J.  Petersen  wollte  die  Grenze  da  ziehen, 
wo  es  sich  um  Maßnahmen  handle,  für  die 
die  amtliche  Autorität  einer  Behörde  nötig 
sei,  entweder  weil  nur  sie  die  Geldmittel 
sicher  beschaffen  könne,  oder  weil  sie  allein 
den  nötigen  Zwang  anwenden  und  so  die 
allgemeine  Durchführung  der  Maßnahmen 
gewährleisten  könne.  Die  Erörterungen 
konnten  zu  keinem  endgültigen  Ergebnis 
führen,  da  diese  Grenzen  sich  im  Laufe 
der  Entwicklung  verschieben;  wohl  aber  wurde 
dadurch  der  Blick  für  die  Abgrenzung  ge- 

schärft und  dem  etwa  um  1910  auftauchenden 

Namen  „Jugendamt"  nach  mancherlei Schwanken  der  Inhalt  gegeben:  die  Behörde, 
die  die  durch  Gesetz  als  öffentliche  Pflicht 
anerkannten  Aufgaben  der  Kinderfürsorge 
durchzuführen  hat,  in  der  sie  alle  als  Er- 

ziehungsarbeit vereinigt  werden. 
Den  Wünschen,  entweder  alle,  auch  die 

freie  Fürsorge  in  diesem  Amt  zu  vereinigen 
oder  ihm  noch  alle  möglichen  neuen  Aufgaben 
zu  überweisen,  gegenüber  war  es  wichtig, 
den  Umfang  dessen,  was  bisher  all  jene 
Behörden  leisteten,  darzustellen.  Von 
einigen  wenigen,  meist  unvollkommenen 
Versuchen  abgesehen  gab  es  keine  Zahlen 
über  die  bisherige  Tätigkeit  dieser  Behörden. 
Zerstreute,  unvergleichbare  Angaben  in  Ver- 

waltungsberichten waren  außer  der  preußi- 
schen Fürsorgeerziehungsstatistik  alles.  Eine 

Reihe  Aufsätze  in  der  Zeitschrift  für  das 
Armenwesen  1918  versuchte  für  einzelne 
Länder    und    Provinzen    das    vorhandene 
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Material  zusammenzustellen.   Aus  ihm  ergab 
sich  folgende  Schätzung: 

250000  Kinder  in  der  öffentlichen  Armenpflege 
1 000000  aneheliche  Kinder 
iooooo  Fürsorge-  oder  Zwangszöglinge 
50000  Kinder,  die  vmi  den  Jugendgerichten 

erhkBt    werden 
750000  Kinder,   die  von  den   Landesversiehe- 

ningsan8talten  Keinen  beziehen. 

Hinzu  treten  die  vielen  Kriegerwaisen,  die 
Rente  beziehen  und  die  Kinder,  die  unter  den 

rblichen  Kinderschutz  fallen:  also  eine 
B  Schar  Kinder,  die  von  den  öffentlichen 

Schutzeinrichtungen  abhängt. 
Eine  andere  Berechnung  auf  Grund  einer 

Zahlung   im    Stadt-   und    Landkreis   Hanau 
führte    für    andere    Gruppen    zu    folgendem 

!>nis   im    Deutschen    Reiche    nach   der 

Volkszahlung  von  1910  berechnet : 

1  250000  Mündel 
758000  Kriegerwaisen 
564000  Invalidenwaisen1 
181 000  Armenamtspflcgekinder 
84000  Fürsorgezöglinge 

-000  Unterstützungsfalle,'] 
wonach  die  Gesamtzahl  öffentlich  versorgter 
Kinder  auf  fast  3  .Millionen  zu  schätzen  wäre. 

2837000  Unterst ützunusfällen  nur 

-    --000    öffentlich   versorgte   Kinder   ent- 
■  den,     so    sieht     man,    wie    viele    von 

doppelt  und  dreifach  betreut  werden. 
Im    Stadtkreis    Hanau   wurden   13  von  drei 

und  342  von  zwei  Stellen  betreut;  im  Land- 

5  \  nii  vier,  Du'  von  drei  und  477  von  zwei 
Stellen.     Danach  erwies  sich  schon  allein 

der  behördlichen  Fürsorge 
im   Rahmen  der   bestehenden    Gesetze  au 
• 

die   freie   Arbeit 

der  '.  rgab  noch  weitere  Schwierig« 
kciten:  die  Vereine  sahen  in  den  geplanten 

damtern  eine  BOlcne  Ver- 

stärk ■  1  liehen    Fürsorge,    dafi 

mühsame   A 

die    nach    der 

•■•mlichc    Hilfe 
/     an 

l.    verbreitete 

der  freien 

■ 

Immerhin    bil    zum  h    bat 

die  1  •  den, 

. 

raucht,  *•  ilicb 
•.\ird. 

t   dann   noch   im    Kl 
der  .     diese     Forderung     gt 

geberisoh  zu  gestalten.  Für  diese  Versuche 
ist  bedeutsam  der  Gegensatz  von  Reich 
und  Ländern.  Durch  freiwillige  Verabredung 
dar  Behörden  eine  Einheit  herzustellen,  war 
nur  selten  möglich;  selbst  wo  der  gute  Wille 
nicht  fehlte,  lagen  gesetzliche  Hindernisse 
vor:  große  und  kleine  Verbände,  staat- 

liche und  gemeindliche  Behörden,  ja  Zweck* 
körperschaften  wie  die  Invalidenversiche- 

rung wirkten  nebeneinander.  Ein  gesetzlicher 

Eingriff  war  unvermeidlich;  selbst  die  Landes- 
gesetze  konnten  alle  diese  Hindernisse  nicht 
beseitigen;  fraglich  schien  nur,  ob  man 
im  Rahmen  der  Landesgesetze  wenigstens 

eine  einigermaßen  brauchbare  Lösung  er- 
zielen könne.  Sie  wurde  verschieden  be- 

antwortet. 

Neben  diesen  'Plänen  traten  viel  weiter- 
gehende auf.  Die  Zersplitterung  in  der 

Verwaltung  ging  darauf  zurück,  daß  die 
Kinderfürsorge  stückweise  in  den  verschie- 

densten Gesetzen  geregelt  war.  Die  Kinder 
wurden  daher  meist  unter  denselben  oder 

ähnlichen  Gesichtspunkten  wie  Erwachsene 
behandelt,  die  besondere  Art  der  Jugend 
konnte  dabei  nicht  zu  ihrem  Rechte  kommen. 
Deshalb  Forderte  Felisoh,  daß  nicht  nur  die 
behördliche  Durchführung  der  Fürsorge  ein- 

heitlich zusammengefaßt  werde,  sondern 
alle  gesetzlichen  Bestimmungen,  tue  mit  der 

Jugend  ZU  tun  haben,  in  einer  zusammen- 
hangenden Gesetzgebung,  einem  oder 

mehreren  Reichs Jugendgesetzen  vereinigt 
würden  —  ein  so  schwieriger  Plan,  daß 
er  sofort  die  stärksten  Bedenken  auch  bei 

denen  auslöste,  die  ihm  als  letztem  Ziel 
durchaus  zustimmten.  Immerhin  hat  die 
weitere     Entwicklung    sich     zwischen    dieser 

weitgehendsten  Forderung  und  jener  ße- 
Bchr&nkung  auf  die  Regelung  behördlicher 
Durchführung  der  Fürsorge  hin  und  her 
bewegt.  Dies  unsichere  Schwanken,  die 
rjnfahigkeil  der  Gesetzgebung  ein  klares 
eindeutiget  Ziel  zu  geben,  wurde  vor  allem 
der    form    der    neuen     Gesetze    verhau 

voll  als  indi  ;ebenden  Körperschalten 
—  oft  schon  bei  der  Vorbereitung  weite 
Kreise  mitzuentscheiden  hatten,  die  den 
D  ei  b  dahin  ganz  fern  Bl  anden,  die 

völlig     abwi  G     chtspunkte     hinein- 
brachten  und   nach   recht    nebensächlichen 

ungen  entschieden. 

3.  Der  preußische  Gesetzentwurf.     Ein 

preuQ  G        enl  v.  uri    vom    Juli    L016 
betreffend  Jugendamterund  Berul  vormund- .  .1     endamtei 

nheitliche  Behörden  für  den  •  esamten 'allen.      D  WUrf 

war  insofern  überraschend,  als  wc>      i    .1 Inetenhaiu  füi 

iet     ein     Landene.eM-tz     unbedingt li  hnt     und    ein    Reh  dert 
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hatte.  Vor  allem  die  Besorgnis,  daß  ein 
Keichsgesetz  noch  lange  nicht  zu  erwarten 
sind,  hatte  zu  diesem  Schritt  geführt. 

„Jeder  Kreis  und  jede  Gemeinde  mit  mehr 
als  10000  Einwohnern  soll  ein  Jugendamt  er- 

richten, für  dessen  Verfassung  nur  einige  Richt- 
linien gegeben  werden.  Sein  Vorsitzender  soll  der 

Landrat  oder  ein  höherer  Gemeindebeamter  sein; 
mit  ihm  zusammen  leiten  das  Amt  Kreisschul- 

inspektor, Kreisarzt,  zwei  Geistliche  (ev.  und 
kath.),  endlich  als  ehrenamtliche  Mitglieder  Leh- 

rer, Aerzte  und  Vertreter  der  Vereine.  Es  ist  zu- 
lässig, das  Jugendamt  mit  der  Schuldeputation 

oder  einem  Wohlfahrtsamt  zu  verbinden,  wenn 
dieselben  Personen  wie  vorher  in  ihm  vertreten 
sind.  Das  Vormundschaftsgericht  kann  an  den 
Sitzungen  des  Jugendamts  teilnehmen.  Das 
Jugendamt  ist  Gemeindewaisenrat  und  hat  die 
Aufsicht  über  die  Kostkinder,  es  wirkt  mit  bei 
der  Fürsorgeerziehung  und  der  Strafrechtspflege 
gegen  Jugendliche  und  bei  allen  Jugendfürsorge- 

maßnahmen eines  Staats-  oder  Kommunalver- 
bandes; ferner  soll  es  auf  dem  gesamten  Gebiet 

der  Jugendfürsorge  (auch  der  Vereine)  anregend 
wirken  und  das  Ineinandergreifen  fördern.  Die  Be- 

rufsvormundschaft wird  dem  Jugendamt  ge- 
setzlich für  alle  unehelichen  Kinder  übertragen, 

die  Armenamtsvormundschaft  in  der  alten  Form 

durch  Ortsstatut  erhalten,  dagegen  die  Anstalts- 
vormundschaft  in  eine  Anstellungsvormundschaft 
umgewandelt.  Bei  der  Fürsorgeerziehung  wird 
das  Jugendamt  allein  die  Antragsbehörde  und 
mit  der  vorläufigen  Unterbringung  an  Stelle  der 
Polizei  beauftragt.  Daneben  ist  ein  Gesetz 
über  das  Kostkinderwesen  dem  Entwurf  nach- 

träglich eingefügt.  Die  Armenunterstützung  der 
Unehelichen  wird  den  Landarmenverbänden  über- 

wiesen, die  diese  Unterstützung  durch  die 
Jugendämter  ausüben;  im  übrigen  bleibt  die 
Kinderfürsorge  Sache  der  Armenämter,  die  aber 
für  Erziehung  und  Vorbildung  zu  einem  Beruf 

zu  sorgen  haben." 
Als  Hauptmangel  an  dem  Gesetz  wurde 

empfunden,  daß  es  eine  Einheitlichkeit 
öffentlicher  Fürsorge  doch  nicht  herbeiführte. 
Die  Armenpflege  für  Kinder  blieb  den  Armen- 

verbänden; ihre  Kosten  wurden  zwar  bei 
unehelichen  Kindern  größeren  Verbänden, 
wenn  auch  unter  umständlichen  Vorschriften, 
übertragen,  dann  aber  bei  der  Durchführung 
die  Jugendämter  den  Landarmenverbänden 
unterstellt.  Die  Einfügung  der  Erziehung  in 
die  Armenpflege  für  Kinder  löste  zwar 
einen  langjährigen  Streit,  aber  mußte  ziem- 

lich wirkungslos  bleiben,  soweit  die  Kinder 
den  alten,  kleinen  und  unfähigen  Ortsarmen- 

verbänden überlassen  blieben.  Auch  die 
Fürsorgeerziehung  war  getrennt  von  den 
Jugendämtern  den  Provinzen  überlassen. 
Für  eine  einheitliche  Durchführung  des 
Gesetzes,  die  doch  sich  den  Besonderheiten 
der  Provinzen  anpassen  konnte,  war  keine 
Vorsorge  getroffen. 

Hier  setzte  eine  starke  Bewegung  ein, 
um  durch  Landesjugendämter  diese  beiden 
Mängel  zu  beheben.  Sie  sollten  für  jede 
Provinz  die  Jugendämter  zusammenfassen, 

fördern  und  zu  sachkundiger  Arbeit  vor 
allem  auf  dem  Lande  unterstützen.  Durch 
sie  würde  die  vielerlei  Kinderfürsorge  der 
Provinzen  (Gesetz  von  1891,  Landarme 
Kinder)  mit  den  Jugendämtern  in  inneren 
Zusammenhang  gebracht,  ihnen  gemeinsam 
mit  den  Jugendämtern  sollte  die  gesamte 
Fürsorgeerziehung  überwiesen  werden.  Als 
Beschwerde-  und  Aufsichtsinstanz  würde 
sie  als  Organ  der  Selbstverwaltung  an  Stelle 
der  staatlichen  Aufsicht  treten.  Ein  Wider- 

stand gegen  die  Landesjugendämter  ging 
von  den  Städten  aus,  die  überhaupt  keine 
Aufsicht  wollten;  doch  hat  dieser  Gedanke 
schrittweise  neue  Anhänger  gewonnen,  denn 
die  Provinzen  in  Preußen  hatten  sich  in 
der  Fürsorgeerziehung    erfolgreich   betätigt. 

Stärker  war  der  Widerstand  bei  den 
freien  Vereinigungen,  wo  die  konfessionellen 
die  Führung  hatten.  Die  unklaren  Wen- 

dungen des  Entwurfs  —  (die  freie  Liebes- 
tätigkeit fördern,  auf  einen  planmäßigen 

Aufbau  und  zweckentsprechendes  Inein- 
andergreifen hinarbeiten)  erregten  den  Arg- 

wohn, als  sei  eine  Bevormundung  der 
Vereinsarbeit  beabsichtigt.  Die  Vereine 
traten  besonders  für  die  Landesjugendämter 
ein,  da  die  Provinzen  sich  bei  der  Fürsorge- 

erziehung ihr  besonderes  Zutrauen  erworben 
hatten.  Es  wurden  zum  Schutze  der  Vereine 
mancherlei  kleine  Aenderungen  vorgeschlagen, 
im  besonderen  eine  sichere  Vertretung  der 
freien  Arbeit  im  Jugendamt  durch  eigene 
Wahl  gefordert,  für  die  von  mehreren  Seiten 
der  Gedanke  auftauchte,  sie  in  Fürsorge- 

kammern zusammenzufassen.  In  diesem 
Zusammenhang  trat  schon  die  Frage  auf, 
woher  die  Arbeitskräfte  der  Jugendämter  zu 
gewinnen  und  wie  sie  auszubilden  seien. 
Ein  vollständiger  Fremdkörper  im  Gesetz 
war  der  Abschnitt  über  Pflegekinderaufsicht, 
der  ärztlichem  Drängen  seine  Aufnahme 
verdankte,  ohne  das  irgendeine  Angleichung 
an    den    Bau   des    Gesetzes   versucht   war. 

Sehr  schwierig  war  die  Frage  der  Kosten. 
Trotz  der  größeren  Verbände,  die  die  Jugend- 

ämter tragen  sollten,  glaubte  man  doch 
nicht,  daß  sie  die  Kosten  übernehmen  könnten. 
Deshalb  überwies  man  die  Unehelichen  den 
Landarmenverbänden  und  forderte  einen 
starken  Staatszuschuß,  gegen  den  sich  der 
Finanzminister  sträubte.  Als  einfachste 

Formel  wurde  eine  Kostendrittehing  vor- 
geschlagen (Staat,  größere  Verbände,  Jugend- ämter). 

Ein  Gegenentwurf  von  Klumker  schlug 
eine  einheitliche  Durchgestaltung  des  Ge- 

setzes vor  und  brachte1"  die  Anregung,  die 
Stiftungen,  deren  Mängel  und  Schäden  seit 
langem  beklagt  wurden,  der  Verwaltung  der 
Jugendämter  zu  unterstellen.  Im  Ausschuß 
des  Abgeordnetenhauses  wurde  der  Name 
in     Jugendwohlfahrtsgesetz    geändert,    um 
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die  Förderune:  der  Jugendpflege  ins  Gesetz 
einzu  beziehen;  die  Landesjugendamter 
wurden  aufgenommen.  Die  Forderung 

i  besonderen  Geschäftsführers  für  jedes 
Jugendamt  zeigte,  daß  man  die  Besonderheil 
der  Erziehungsarbeit  des  Amtes  ahnte. 
Doch  all  diesen  Beratungen  und  diesem 
Streil  machte  die  Revolution  ein  Ende;  sie 
verschlang  mit  dem  Abgeordnetenhause  auch 
den  Entwurf. 

4.  Der  deutsche  Jugendfürsorgetag 
1918.  Schon  aber  hatte  der  Gedanke,  ein 
Reichsjugendamtsgesetz  zu  Behauen,  weitere 
Kreise  gewonnen.  Nachdem  ein  Jahrzehnt 

Archiv  Deutscher  Berufsvormünder  für 
den  Gedanken  geworben  hatte,  bildete  es 
mit  dem  Deutschen  verein  für  Armenpflege 
und  Wohltätigkeit  1916  einen  Ausschuß, 

der  eine  große  öffentliche  Tagung  vor- 
bereitete, die  noch  von  anderen  Zentral- 

vereinigungen linierstützt,  September  1918 
in  Berlin  als  Deutscher  Jugendfürsorgetag 
stattfand,  wohl  die  größte  Versammlung  der 
Art  während  des.  Krieges.  In  den  Erörte- 

rungen trat  11.  a.  als  noch  wenig  beachtetes 
Problem,  die  Beziehung  von  Jugendamt 
und  Vormundschaftsgericht  hervor  in  dem 

.  den  Vormundschaftsgerichten 
die  Ausführung  der  Fürsorgeerziehung  und 
dann  auch  der  Jugendamtsaufgaben  zu- 

zuweisen. Obwohl  außerdem  alle  I  regensatze, 
die  bisher  erwähnt  wurden,  hervortraten, 
war  doch  für  ein  Reichsgesetz  eine  starke 

mung  Vorhände!',  die  zu  der  Entschlie- 

he  .lupcndfürsorgetag  halt  die  Er- 
lintern in  Stadt  und  Land 

als  Träger  d.-r  öffentlichen  Jugendfürsorge  (Für- 
iür  Annenkinder,  Waisenkinder,  Kost-  und 
Itinder,    aneheliche    Kinder,    Fürsorgezög- 

[hre  verwaltungsmäßige 
on    muß    unter    Erm  weit- 
Mitarbeit  der  auf  den  gleichen  Gebieten 

■    frei<  n    Liebes- 
führt    werden.      In 

di  i  Be- die    Jugendamter    und 
li   bilfsbedüi 

Kinder  a  Iura.     Dei 
einen 
(drill 

d.r  öffentlichen 

durch 

hsgesets    zur    Pili  Iit    wird    und    2. 
tun,  um  ■'  ,r  die 

h    an 

bei  der  Aufstellung  der  deutschen  Reichs- 
verfassung  in  die  Gesetzgebungskompetenz 
des  Reiches  aufzunehmen.  Das  ist  dann 
nach  mancherlei  Schwankungen  in  Art.  134 
der  Reichsverfassung  geschehen. 

So  hat  jene  Tagung  äußerlich  wohl  einen 
gewissen  Erfolg  gehabt,  aber  sachlich  hat 
sie  dem  Gedanken  nicht  genützt,  vielleicht 
ihm  sogar  geschadet.  Sie  hat  sich  damit 
befaßt,  nebensächliche  Kragen  lang  und 
breit  zu  erörtern,  statt  die  Forderung  eines 
Reichsjusrendamtsgesetzes  sachlich  zu  unter- 

bauen. Es  galt,  durch  sorgsame  Feststellung 
und  Ordnung  der  Tatsachen  in  Gesetz  und 
Verwaltung  der  Bundesstaaten  zu  zeigen, 
wo  der  Wirkungskreis  der  Landesgesetze 
aufhöre,  was  ein  Reichsgesetz  darüber  hinaus 
tun  könne.  In  der  Richtung  gründlicher 
Untersuchung  bezeichnet  jene  Tagung  einen 
bedauerlichen  Stillstand.  Der  preußische 
Entwurf  ist  trotz  aller  Mängel  in  vielen 
Stücken  besser  als  der  Reichsgesetzentwttrf. 
Die  großen  Widerstände  einzelner  Länder 
schöpfen  ihre  Kraft  aus  jener  mangelhaften 
Vorbereitung  von  1918.  Ein  Bericht- 

erstatter hatte  jene  Fragen  oberflächlich 
gestreift;  die  ganze  Schwäche  seiner  Stellung 
zeigte  sich,  als  man  wenige  Monate  nachher 

jin  Württemberg  auf  den  Boden  des  Landes- 
Igesetzes  trat. 

5.  Das  Württembergische  Jugendamts- 

gesetz. Die  Bemühungen,  nach  Brian*  der Keichsvcrfassung  ein  Reichsgesetz  über 
Jugendämter  zu  schaffen,  zogen  sieh  sehr 

I in  die  Länge.  Die  Ungewißheit,  ob  und  wann 
1  es  fertig  werde,  veranlagte  Württemberg. 
ein  1/n  desgesetz  in  Angriff  zu  nehmen,  das 
am  8./X.   1919  in  Kraft  trat. 

„Des  Jugendamtern,  dieingroSen  Städten  und 
in  je  einem  oder  mehreren  Eusammengefaßten 
Oberamtsbezirken  in  errichten  sind,  wird  die 

im  in ge  bis  zum  18.  Lebensjahre 
und  die  Sorge  für  werdende  Mütter  überwiesen 
und  /war  im  einzelnen:  Gemeindewaisenrat,  Kost- 

kinderaufsicht, Annenpflege  lür  elternlose,  un« 
eheliche  und  dauernd  von  den  Eltern  getrennte 
Kinder,  dii   Bern!  »7on   idschail  kraft  Gesetze« 
tur   alle    unehelichen  und  Öffentlich  voi  01 

Kinder,  die  Unl  •  der   Polizei,  wo  sie 
ndlii  he    1  rfaflt,    die    Mitn  irknng    bei    der 

rziehung,    der    Schatz    \<u    Verwahr- 
Ihandlaag  und  Ausbeutung,  die  Auf- 

ttber    Einrichtungen    und     \n  talti  0    der 
die  Vei  wall  un"  von  Stiften  jen, 

ui-ir    deren    Verwaltung    die    Stiftungsurkunde 
nichts  bestimmt  und  die  bi  n>  r  von  den  Bi 

•  wurden.    Die  Leitung  hat  eine 
endkommiasion   von    12   Mitgliedern  (davon 

minde  teru  ein   \  iei  I 

bulinspektor,    Rii  hter.       I  He    Vereini« 
fu  haben  ein  \  ui  ht.     II. 1  iptamt- fOhrer    und    Bezirksfürsoi       d 

beratende  Stimme.    Das  Ministerium  des 
■  ;f.     I  >ie  Ko  tkinder- 

hi,    die   auch    1] 
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näher  geregelt.  Die  Kosten  der  Kinderarmen- 
pflege werden  zu  2/5  vom  Staat,  zu  2/s  vom 

Jugendamt  zu  y6  vom  Ortsarmenverband,  oder 
zu  3/6  vom  Landarmenverband  getragen;  da- 

durch so  wie  durch  die  vollen  Ansprüche  gegen 
nichtwürttembergische  Armenverbände  werden 
die  Rechtsstreitigkeiten  in  Armensachen  auf- 

rechterhalten. Verwalter  von  Stiftungen  mit 
allgemeinen  Zwecken  müssen  über  die  Verwen- 

dung ein  Gutachten  des  Jugendamts  einholen." 
Sowohl  in  der  Behandlung  der  Armen- 

kinder wie  der  Berufsvormundschaft  zeigt 
das  Gesetz  seine  Gebundenheit  als  Landes- 

gesetz, da  es  sowohl  die  Bestimmungen  des 
Bürgerlichen  Gesetzbuches,  vor  allem  Art.  136 
des  Einführungsgesetzes,  wie  das  Reichs- 

gesetz über  den  Unterstützungswohnsitz 
nicht  ändern  konnte.  Es  entsprach,  abge- 

sehen von  dem  fremden  Einschiebsel  über 
Kostkindeiaufsicht,  im  wesentlichen  dem, 
was  ein  Landesgesetz  bieten  konnte.  Die 
Bestimmungen  über  die  Berufsvormund- 

schaft waren  zweckmäßig  in  ein  besonderes 
Gesetz  über  die  BV.  vom  selben  Tage 
verwiesen.  Entgegen  den  Wünschen  der 
freien  Fürsorge  hatte  man  ihr  nicht  zugebilligt, 
daß  5  von  den  12  Mitgliedern  der  Jugend- 

kommission von  den  Vereinen  selbst  gewählt 
werden  sollten;  man  konnte  sich  nicht  ent- 

schließen, deren  Gleichberechtigung  neben 
der  öffentlichen  Fürsorge  anzuerkennen. 
Der  hauptamtliche  Geschäftsführer  war 
immerhin  eine  Anerkennung,  wie  notwendig 
geschulte  Arbeit  im  Jugendamt  sei,  aber 
er  war  nicht  volles  Mitglied  der  Jugend- 

kommission und  eine  klare  Bestimmung, 
daß  Erziehungsarbeit  als  Kern  der  Jugend- 

amtstätigkeit in  seiner  Ausbildung  nicht 
fehlen  dürfe,  war  nicht  vorhanden.  Nach 
den  Ausführungsbestimmungen  sollen  als 
Beamte  in  der  Jugendfürsorge  erfahrene 
Personen  angestellt  werden,  und  für  den 
Geschäftsführer  wird  neben  den  erforder- 

lichen Kenntnissen  sozialpolitischer  und 
rechtlicher  Art  besondeis  erzieherische  Ver- 

anlagung und  Erfahrung  verlangt  —  was 
immerhin  hinter  den  Bestimmungen  der 
Hamburger  Gesetze  zurückbleibt. 

6.  Der  Entwurf  des  Reichsjugendwohl- 
fahrtsgesetzes.  Die  Bemühungen  um  ein 
Reichsgesetz  gingen  unterdes  weiter;  sein 
Erscheinen  wurde  aber  durch  die  politischen 
Verhältnisse  wie  die  Umgestaltung  der  Ver- 

waltung verzögert.  Nur  dem  unablässigen 
Drängen  von  Einzelpersonen  und  Vereinen 
gelang  es,  die  Sache  vorwärts  zu  treiben. 

Schon  ehe  der  Entwurf  an  den  Reichs- 
tag kam,  wurde  er  den  Fachverbänden 

unterbreitet,  die  mehrfach  über  ihn  berieten, 
so  im  Juni  1920  die  Deutsche  Zentrale  für 
Jugendfürsorge,  wobei  ein  Gegenentwurf 
von  Klumker  vorlag,  der  das  wesentliche  des 
Gesetzes  heraushob,  aber  sich  im  Rahmen 
der    Gedanken   der    Reichsregierung    hielt. 

Auch  der  Caritasverband  legte  bereits 
1920  eine  Denkschrift  zu  dem  vorläufigen 
Entwurf  vor.  Erst  im  März  1921  kam  der 
Entwurf  an  den  Reichstag,  doch  ohne  daß 
die  Gegensätze  zwischen  Reichsregierung  und 
Reichsrat  ausgeglichen  waren,  die  vor  allem 
auf  dem  Widerstände  der  Einzelstaaten 
beruhten.  Aus  diesem  Grunde  lag  dem 
Reichstag  ein  Gesetzesentwurf  vor,  bei  dem 
manche  Vorschriften  in  zwei  Formen  (Reichs- 

rat und  Reichsregierung)  erschienen. 
Jedem  deutschen  Kinde  wird  ein  Recht  auf 

körperliche,  geistige  und  sittliche  Erziehung  zu- 
gesprochen, für  die,  falls  die  Familie  versagt, 

öffentliche  Jugendhilfe  eintritt.  Sie  ist  Sache  der 
Jugendwohlfahrtsbehörden,  Jugendämter,  Lan- 

des- und  Reichsjugendämter.  Den  Jugend- 
ämtern fällt  zu:  Pflegekinderaufsicht,  Mitwirkung 

im  Vormundschaftswesen,  besonders  Gemeinde- 
waisenrat und  Berufsvormundschaft  für  alle 

unehelichen  Kinder  von  der  Geburt  an,  Armen- 
pflege für  Kinder,  Mitwirkung  bei  Schutzauf- 

sicht und  Fürsorgeerziehung,  Jugendgerichts- 
hilfe. Darüber  hinaus  sollen  sie  alle  Aufgaben 

der  Jugendhilfe  anregen  und  fördern  helfen  und 
die  freiwillige  Tätigkeit  unter  Wahrung  ihrer 
Selbständigkeit  anregen,  unterstützen  und  mit 
ihr  zu  planvollem  Ineinandergreifen  zusammen- 

wirken. Sie  sind  Einrichtungen  der  Selbstver- 
waltung, ihr  Vorstand  und  Beirat  enthält  — 

außer  den  landesgesetzlichen  Bestimmungen  — 
in  der  Jugendwohlfahrt  erfahrene  und  bewährte 
Männer  und  Frauen  aller  Bevölkerungskreise. 
Eine  Vereinigung  mit  einer  anderen  Wohlfahrts- 
behörde  ist  zugelassen.  Die  Landesiugendämter 
—  auch  mehrere  in  einem  Lande  sind  möglich  — 
dienen  der  Sicherung  gleichmäßiger  Arbeit  der 
Jugendämter  und  ihrer  Unterstützung;  ähnliche 
Aufgaben  hat  das  Reichsjugendamt.  Die  Berufs- 
vormundschaft  wird  durch  Umgestaltung  des 
Bürgerlichen  Gesetzbuchs  auf  eine  neue  Grund- 

lage gestellt;  das  Jugendamt  selbst  als  Kollegium 
wird  Amtsvormund  jedes  unehelichen  Kindes  bei 
der  Geburt,  dagegen  werden  Armenamts-  und 
Anstaltsvormundschaft,  die  in  fast  alle  Landes- 

gesetze übergegangen  waren,  wesentlich  einge- 
schränkt. Die  Armenkinderpflege  des  Jugend- 

amts wird  mit  allerlei  hin  und  her  teils  dem  Unter- 
stützungswohnsitzrecht entzogen,  teils  wieder 

damit  verwirrt;  dagegen  wird  fürs  ganze  Reich 
Erziehung  und  Erwerbsbefähigung  bei  Kindern 
als  Bestandteil  des  notwendigen  Lebensbedarfs 
der  Armenpflege  erklärt.  Dazu  sind  besondere 

Gesetze  über  "Pflegekinderaufsicht,  Schutzauf- 
sicht und  Fürsorgeerziehung  mit  sehr  ausführ- 
lichen Bestimmungen  in  den  Entwurf  eingeschal- 

tet, doch  wird  die  Fürsorgeerziehung  nur  lose 
mit  dem  Jugendamt  verbunden;  bei  der  Aus- 

führung ist  nur  eine  Beteiligung  der  Landes- 
jugendämter vorgesehen.  Für  die  Kosten  wird 

zunächst  auf  drei  Jahre  ein  Reichszuschuß  von 
60  Millionen  in  Aussicht  genommen. 

Der  Reichsrat  schlägt  vor,  das  Reichsjugend- 
amt zu  beseitigen,  die  Befugnisse  der  obersten 

Landesbehörde  zu  erweitern,  die  Zuschüsse  aus 
den  50  Millionen  zunächst  nach  der  Bevölkerungs- 

zahl zu  verteilen  und  den  Schlüssel  für  später  der 
Entscheidung  von  Reichsregierung  und  Reichsrat 
zu  überlassen.     Er  will  ferner  im  Einführungs- 
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gesctz  die  Arniemuntsvnrmundsohaft  der  Landes* 
gesetzt  erhalten  und  den  Landern  eine  andere 
Ordnung  der  Obliegenheiten  zwischen  Vormund- 
Bchaftsgericht  und  Jugendämtern  überlassen. 

Was  aus  den  vielfachen  Verhandlungen 
des  Reichstagsaussohusses,  der  Sachver- 
Btändigenkornmission,    des    Reichstags    und 
Reichsrats  herauskommen  wird,  ist  nicht 
vorauszusehen.  Blanche  der  vielen  Streit- 

fragen wird  das  Gesetz  nur  vorläufig  er- 
ledigen; sie  weiden  in  Zukunft  erst  gelösl 

werden  können. 
Selbst  wenn  entueuen  dem  Roichsrats- 

vorschlag  die  Obliegenheiten  zwischen  Vor- 
mundsohaftsgerichl  und  Jugendami  nicht 
vom  1.    desgesetz  geändert  werden  dürfen, 
BO    wird    doch    da-     .1  iiuc  mlaml     als    Amts- 

iund  aller  anehelichen  Kinder  durch 
die  Befreiungen  dos  neuen  Gesetzes  eine 
ganz  andere  Stellung  zum  Richter  gewinnen, 
bo  daß  Vorschläge,  wie  sie  schon  oft  gemachl 
wurden,  sicher  wiederkommen  werden:  es 
würden  die  mehr  verwaltenden  Tätigkeiten 
des  Gerichts  an  das  Jugendamt  übergehen 
und  dem  Vormundschaftsgericht  etwa  nur 
die  richterliche  Entscheidung,  vor  allem  hei 
allem,  was  die  elterliche  Gewall  angeht, 
verbleiben.    Hamburg  hat  in  der  Richtung 

-      ritte  getan,  die  es  je  nach  Ausfall 
1 1       zes  zurücktun  müßte;   in 

■  n.    wie    Mecklenburg   ist    sogar   eine 
von    Gerichl    und    Jugendamt 

unter    einem    Vorsitzenden    möglich,    was 
ein  Vorbild  in  den  Einrichtungen  Schweizer 

ii  Entwicklung  würde  natürlich 
v,'-ri    weiden,    wenn    das    Reichs- 

jede  Möglichkeit  nehmen 
igrdsse  zwischen  diesen  beiden 

len  im  Rahmen  der  bisherigen  Reichs- i  den. 

verbunden    ist    diese    Frage    mit 
der     der     Ausbildung     der 

unten    und    der    AnvIiederuiiL' 
verwandte  Stellen. 

■ 
talter.  i  i\ 

i  rieht 
•   um   Einricb- 

toru  ihrem   Wesen   aaefa 
daran  nicht  zu 

denk  ering. 
War  frulx-r  <!.  ;.   mit 

.'. 
I  des 

. 

knupfung    i  och bluß 
■ 

di,    falle'  Im     Widd- 
fahrl 

. 

pflege,  wirtschaftliche  Fürsorge  und  Ver- 
sorgung. Erziehungsfragen  kommen  dort 

nur  in  der  ganz  anderen  Anpassung  an  Er- 
wachsono in  Betracht.  Die  Verbindung  ginge 

also  nur  auf  Ersparnis  an  Kräften  zurück  und 
wäre  nur  in  kleineren  Bezirken  zu  billigen, 
die  aber  für  ein  Jugendamt  als  ungeeignet 
anzusehen  sind.  Aehnlich  liegt  es  beim 
Gesundheitsamt.  Dagegen  führt  die  Auf- 
fassung,  daß  Erziehung  —  Erziehungsleitung— 
der  Kern  des  Jugendamts  ist,  sofort  zu  der 
Frage,  ob  es  nicht  an  die  Schulbehörde, 
die  im  Unterricht  ein  Stück  Erziehung  zu 
verwalten  hat,  angeschlossen  werden  könne. 
In  Lübeck  ist  diese  Möglichkeit  bereits 
ernstlich  erwogen  worden;  die  Gemeinsam- 

keit im  Erziehungsgedanken  liegt  um  so 
klarer  zutage,  je  mehr  man  ihn  eben  auch 
beim  Unterricht  betont.  Ist  doch  auch  für 

die  schulpflichtige  Jugend  eine  Zusammen- 
arbeit von  öffentlicher  Kinderfürsorge  und 

Schule  so  naheliegend,  daß  sie  bereits  in 
einzelnen  gesetzlichen  Bestimmungen  (z.  B. 
bei  verschiedenen  Zwangserziehungsgesetzen) 
wie  in  mancherlei  Verwalt  ungsmaßnahmen 

(gemeinsame  Schulpflegerinnen  u.dgl.) durch- 
gerührt ist.  Dennoch  stehen  einer  sofortigen 

allgemeinen  Verbindung  starke  Bedenken 
gegenüber.  Die  Schule  ist  doch  ihrem  Kern 
nach  auf  Unterricht  eingestellt;  wenn  man 
ihn  neuerdings  mehr  und  mehr  erziehend 
gestaltet,  so  kommt  die  Schule  doch  aus 
einer  Zeit,  wo  sie  sehr  intellektualistisch  ein- 

gestellt war.  Die  Kinderfürsorge  muß  aber 
alle  Mittel  der  Erziehung  gleichmäßig  heran- 

ziehen, und  z.  B.  körperliche,  gesundheitliche 
Einwirkung    neben    der    intellektuellen    als 
gleich  wichtig  betonen.  Da  aber  die  Jugend- 
ämter  eine  neue  Einrichtung  sind,  die  sich 
er-i  entwickeln  und  eine  feste  Form  gewinnen 
muß,  bo   würde  ihre   Verbindung    mit    der 
Schulbehörde  doch  zu  einer  Unterordnung 
unter  die  alte  Einrichtung  führen  und  damit 
ihre  selbständige   freie    Ge  taltung   behindert 
werden.    Diese  Vereii  i  l  möglich  und 
notwendig,  wenn  die  Jugendämter  sich  zu 
dem  Erziehungsami  ausgestaltet  haben,  du 

,  Brden  müi  ien;  dann  werden  üe  neben 
der  Schulbehörde  ein  gleichberechtigten  Stück 
einer  wirklichen   Erziehung  behörde  bilden. 

dun  muß  auch  die  zweite  Grundfrage 
ihrer  Lösung  i  rachl  werden,  woher 

all  die  Mitarbeiter  zu  nehmen,  die  für 
■  ■    Erziehungsarbeit  und    vor« 
let    ind.    tfiei  befinden  wir  uns  in  den 

allen  er    habet 
Behörden  die  Kit  derfüi  i  -U)1  durch 

lie  keinei  Ii 
•  allen.     E    war  etwas  gam 

: ;  rat  uns   der    Eiamb 
beton!  wurde,  daß  dei  Leiter 

.1  .  endfüi  oi  ebehörde  eine  päda- 
habi-ii    tun  nicht 
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einfach  aus  der  Keine  der  übrigen  Beamten 
mit  Verwaltungsvorbildung  genommen  wer- 

den dürfe.  Wenn  jene  Ansicht  damals  auch 
nicht  ins  Gesetz  aufgenommen  wurde,  so 
hat  man  in  Hamburg  bei  der  Besetzung 
dieses  wichtigen  Postens  bisher  danach  ge- 

handelt. An  den  meisten  Orten  ist  man  sich 
noch  gar  nicht  bewußt,  was  das  Wesen 
eines  Jugendamtes  ist;  es  wird  wie  andere 
Gemeindeämter  angesehen.  Vor  allem  die 
Beamten  beanspruchen  die  neuen  Stellen 
mit  einer  Selbstverständlichkeit  für  sich, 
die  für  den  Ausbau  des  Jugendamtes  be- 

drohlich ist.  Behörden,  die  ein  paar  Millionen 
Kinder  zu  betreuen  haben,  dürfen  nur  von 
Personen  geleitet  werden,  die  eine  gründliche 
Ausbildung  —  theoretisch  und  praktisch  — 
in  Erziehungsfragen  erhielten;  ihre  Mit- 

arbeiter sollten  mindestens  praktische 
Schulung  in  der  Erziehung  haben.  Leider 
gibt  es  geeignete  Ausbildungsstätten  und  -wege 
dafür  noch  nicht.  Die  Schule  wie  die  Lehrer- 

ausbildung ist  viel  zu  einseitig  auf  den 
Unterricht  eingestellt  und  muß  das  in  ge- 

wissem Maße  wohl  sein,  da  Unterricht  ihr 
Kern  ist.  Die  Erziehungsanstalten  allein 
bieten  bisher  etwas  Aehnliches,  soweit  man 
nicht  einfach  empirisch  sich  in  diese  Für- 

sorge einarbeitet.  Vorerst  wird  man  kaum 
etwas  anderes  tun  können,  als  solche  Er- 

ziehungsarbeit in  einer  Anstalt  von  jedem, 
der  beim  Jugendamt  wirken  will,  zu  fordern 
und  daneben  die  Mitarbeiter  aus  einem 
möglichst  weiten  Berufskreise  nehmen 
müssen,  auch  aus  erziehlich  eingestellten 
Beamten,  aber  doch  nicht  mehr  als  aus 
gleichartigen  Lehrern  oder  Aerzten.  Ein 
Beamtenprivileg  für  das  neue  Amt  als  Teil 
der  alten  Aemter  darf  es  nicht  geben;  das 
wäre  der  Tod  der  Jugendämter. 

Doch  ist  die  Lösung  nicht  so  leicht; 
selbst  wenn  die  geeigneten  Ausbildungs- 

einrichtungen geschaffen  sind,  wird  es  nicht 
leicht  sein,  in  dem  engen  Kreis  der  Jugend- 

ämter ein  Veralten  und  Verknöchern  der 
Mitarbeiter  zu  hindern  und  stets  genug 
frischen,  jungen  Zuwachs  hineinzubringen. 
Es  wird  kaum  anders  zu  machen  sein,  als 
diesen  Kreis  zu  erweitern  und  zunächst 
die  gesamten  Erziehungsanstalten  mit  hinein- 

zuziehen, so  daß  ein  ständiges  Wechseln 
zwischen  beiden  Gruppen  möglich  ist  und 
genügend  Platz  für  ein  Hinaufsteigen  und 
Vorwärtskommen.  Ebenso  wird  man  — 
entgegen  der  Gewohnheit  anderer  Ämter  — \ 
den  Außendienst,  der  in  unmittelbare 
Berührung  mit  den  Kindern,  Eltern,  Pflege- 

eltern und  Anstalten  bringt,  über  die  Bureau- 
arbeit stellen  müssen,  die  nur  ihrer  Ergänzung 

und  notwendigen  verwaltungsmäßigen  For- 
mung dient. 

Sehr  schwierig  wird  das  Verhältnis  des 
Amtes  zur  freien  Tätigkeit  zu  klären  sein. 

Die  Gesetzentwürfe  bieten  bisher  nur  ganz 
verschwommene  Andeutungen,  die  kaum 
rasch  einer  festen  Form  weichen  werden. 
Auf  der  einen  Seite  fehlt  jede  Einsicht  in 
die  Grenzen  staatlicher  Wirksamkeit;  manch- 

mal überträgt  man  sogar  auf  dies  Gebiet 
die  Forderung  der  Sozialisierung,  der  Ver- 

gesellschaftung, als  ob  es  irgend  Fürsorge 
anders  als  durch  gesellschaftliche  Gebilde 
betrieben  gäbe.  Doch  auch  die  Vereine 
müssen  sich  erst  noch  zu  einer  sicheren 
Auffassung  durchringen.  Auf  der  einer  Seite 
besteht  —  durch  die  wirtschaftlichen  Mühen 
der  Nachkriegszeit  verstärkt  —  der  Wunsch, 
möglichst  viele  Mittel  von  öffentlichen 
Verbänden  zu  erhalten,  ohne  jedoch  deren 
Aufsicht  besonders  stark  unterstellt  zu 
werden  —  als  ob  eins  ohne  das  andere 
praktisch  denkbar  sei.  Auf  der  anderen  Seite 
eine  fast  ängstliche  Ablehnung  neuer  gesetz- 

licher Grundlagen  für  die  Erziehungseingriffe 
der  Vereine,  obwohl  diese  so  gut  wie  im 
Auslande  auch  im  Reiche  daraus  neue 
Kraft,  Sicherheit  und  Verantwortungsgefühl 
schöpfen  könnten.  Nur  ein  Teil  der  Vereine 
hat  bisher  alle  Rechtsbehelfe  ihrer  Wirk- 

samkeit so  gründlich  benutzt,  daß  ihnen  ein 
Gefühl  für  deren  Wichtigkeit  und  die  Be- 

deutung ihrer  Ausgestaltung  aufgegangen 
ist.  Die  Vereine  haben  zwar  die  Empfin- 

dung, daß  diese  neuen,  einheitlichen  Jugend- 
ämter der  freien  Arbeit  viel  stärker  gegen- 

überstehen als  früher  die  zersplitterten 
Behörden  allerlei  Art;  aber  selbst  die  best- 

entwickelten, die  konfessionellen,  haben  noch 
nicht  den  Weg  gefunden,  ihre  Selbständig- 

keit auch  im  Gesetz  durch  gute  Formeln 
zu  verankern.  Da  aber  unklare  Grenzen 
stets  den  Streit  rufen,  so  werden  sich  leider 
reichliche  Reibungen  beider  Fürsorgeformen 
ergeben,  ehe  es  zu  einer  guten  Grenzziehung 
kommi.  Der  Aufgabenkreis  des  Jugendamts 
ist  völlig  ohne  feste  Umgrenzung;  neben  dem 
Pflichtenkreis  der  Aufgaben,  die  schon 
gesetzlich  an  Behörden  überwiesen  sind,  steht 
ihm  im  Grunde  das  ganze  Gebiet  der  Für- 

sorge offen.  Da  das  Jugendamt  nach  Mitteln 
und  Kräften  schon  jenem  engeren  Kreis 
nur  mit  äußerster  Anstrengung  gewachsen 
ist  und  mindestens  ein  bis  zwei  Jahrzehnte 
braucht  um  ihn  nur  einigermaßen  auszu- 

füllen, so  werden  jene  verfließenden  Linien 
nicht  nur  die  Beziehungen  der  Aemter  zur 
freien  Tätigkeit  stören,  sondern  auch  der 
inneren  Entwicklung  der  Aemter  hinderlich sein. 

Von  allergrößter  Wichtigkeit  wird  sein, 
daß  es  gelingt,  statistisch  die  Wirksamkeit 
der  neuen  Aemter  genau  zu  erfassen,  weil 
man  nur  dann  wirklich  weiß,  wie  sie  sich 
entwickeln,  weil  man  nur  so  zu  ihrer  Be- 

urteilung feste  Unterlagen  hat.  Die  fast 
unbeschränkte  Unkenntnis  über  Maß  und  Art 
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der  bisherigen  T&tigkeil  öffentlicher  Kinder- 
fürsorge sollte  ein  warnendes  Beispiel  Bein; 

die  gesetzgeberischen  Versuche  müssen  viel- 
fach so  unvollkommen  ausfallen,  weil  wir 

bisher  so  gut  wie  nichts  getan  haben,  uns 
ein  Bild  all  der  Erziehungsarbeit  zu  ver- 

schaffen, die  von  so  vielen  Behörden  an  so 
vielerlei  Stellen  getan  wurde. 

Literatur:  Es  sind  besonders  >li<-  allgemeinen 
!  gaben  unter  Kinderfürsorge  :«  vergleichen,  in 

der  '<•/-  all,  in  da»  Wesentliche  :u  i  >>■  :  <  nt- 
kalten  ist.  Die  Jahrgänge  des  Zentralblattes  für 

mmdschaftneesen,  die  Jugendfürsorge 

und  dii  Zeitschrift  für  </".-•  Armenwesen  ent- 
halten   seit    1918    vieles,    </</*    nicht   einzeln    an- 

ri    werden    bin ii. 

Chr.  •/.    Ul iinii.i  r.   Dii    Kinderfürsorge  eine 

KuUuraufgabi    uns*  ■      '  Aufl.,  München 
1918.  —  Feilsch,  Ein  ReichsjugendG.,  Ber- 

lin />•  rselbe,  \  uordnung  der  Menschen- 
.  Berlin  1918.  —  Wederntann, 

JugendG.,  Nürnberg  1917.  — 
Zur  Berechnung  d>r  Zahl  öffenü.  versorgter 

A":  Mit  ii  Kraus- 
/.ss,  /.  tiiinu  Wanderer,  Hertha  Kraus, 
Dorothea  Hirschfeld  ».  Chr.  •/.  Iilninl.tr 
in  der  Zeitschr.  für  das  Armenwesen,  1916 — 1918. 
—  t  hr.  .1.  Kluniker,  im  Zentralblatt  7UJ,  1916, 
S 

<  In:  ./.  Kluniker,  Kritik  und  Gegen- 
usf.     Zeitschr.  für   das    Armenwesen    XIX, 

—   Eingehende    Erörterungen   in 
••ehr.  für  kaihol.    karitative   Erziehungstätig- 

.     Heft    .   ■-      Rhein,    Füi 
\  :  ;.       Tägliche 

\  II.  u,  i.  VIII.  191S  (Johann 
■■.  Oktober  1918, 

Berliner    Tageblatt,    19./IX.  1916 
Bedeutung    des    Jugend- 

/         Recht,    1918,    8. 
—    Paul    Seiffertf    / 

i  In:      .1.       hin  ml.  |  /•. 

Vorddetttsche    Allgem.  Zei- 
./.  Jastroto,  Jugt  nd- 

tiftungen.     Zeitschr,   für    das 
Frans 

ii  [ufsichtsbel 
/  ntralblatt 

- 

'  /    KUiwücer,    Kurt    BUmm, ■■■  n    1918. 

•"'•//.  (,.ii  :.  . 
•  Schrift 

■■ 

/  , 
v'  '•'   I 

l       / 

i    In:  I  h  Inu.l.  .   , 

h 
in 

vom.  <S'./.V.  /.''/;'  iinil  Anleitimg  -.um  Vollzug..., 
Amtsblatt  des  Württ.  Min.  des  Innern,  Stutt- 

gart 1980,  S.  161  ff.  —  L.  Kraus,  Ihr  Durch- 
führung diS   II  ::rit    I.il ini.  .;;:   innlu ,,its<  -     Znts:/:i: 

für  das   Armenwesen,   XXI,   1980,  S.    '68ff. 
Zu  i: :  Chr.  ./.  Kluniker,  Kritik,  u .  Gegen- 

entwurf  im  Ratgeber  für  Jugendvereinigungen, 

0,  8.  99  ff.  —  Christian,  Der  Entwurf  eines 
Jugendwohlfahrtsgesetzes  vom  ärztlichen  Stand- 

punkt. Concordia,  XXVII,  1920,  8.  188.  — 
W.  PolUgkett,  ReichsjugendwohlfahrtsG.  und 
ReichsschulG.  Concordia,  XXVII,  1980,  S.  US. 

(.'.  Tugendreich,  Zum  Entwurf  rim-s 
ReichsjugendwohlfahrtsG.  />.  med.  Wochenschr., 
19  i.  Jfr.  l'.K  —  Denkschrift  zum  Entwurf  eines 
ReichsjugendwohlfahrtsG.  Herausg.  <:  Deutschen 
Caritasverband,    Freiburg    1980.      (Enthält    den 
<.■;.•/.■.■.■.'.•.  ■■/-'.■  •  lirn   l\i:ln:::l     ir   I     r  i;,:ri   //    -n  r  /  <  iinr 

die  Aenderungen  der  Reichsratsberat/umg.) —  Jo- 
hann Caspari,  Wohlfahrtspflege  und  Jugend- 

wohlfahrt, Berlin  1980.  —  Verschiedene  Denk- 
schrift* n  i  inrr  Sachverständigenkommission  des 

deutschen  Vereins  für  öffentliche  und  private 
Fürsorge  der  deutschen  Zt  ntrale  für  Jugend- 

fürsorge und  des  Archivs  deutscher  Berufsvor- 
münder, im  besonderen;  W.  PolMgkelt  und  !l. 

Etserha/rdt,  Denkschrift  zu  dem  Entwurf  eines 
ReichsjugendwohlfahrtsG.,  Sept.  1981,  Frankfurt. 
(Am  Schluß  eine  reichliche  Zusammenstellung 
von  Zeitschriftenaufsätzen.) 

Zu  Einzelfragen  der  Entwicklung  besonders: 
Paul  Köhler,  Berufsvormundschaft  und  Reform 
iL  Vormundschaftsrechts.  Zentralblatt  f.  d.  Vor- 

mundschaftswesen, TV,  1918,  8.  .','■>.  - —  Vr. 
8chlosser,  Zm-  Ausgestaltung  der  Berufsvor- 

mundschaft. Ebenda,  X,  1919,  8.  ■..  —  l'unl 
höhirr,  Jugendamt  (insb,  Berufsvormundschaft) 
ii.  Vormundschaftsgericht.  Zeitschr.  f.  d.  Armen- 

wesen, XV,  1919,  8.  61ff.  —  Edmund  Friede- 
berg, sti  Hu  inj  des  Vormwndschaftsrichters  tum 

Jugendamt  im  künftigen  Reichsrecht.  Zentral- 
blau  für  Vorm.,  XI,  1919,  8.  Iff.  —  RtebeseU, 
Jugendamt  und  Vormundschaftsgericht.  Kl»  min, 
\  /.         0.     8.    189.  Karl     Hagemann, 
Jugendamt  und  Vormundschaftsgericht.  Ebenda 
XII,  0,  8. 176.  —  Jmmu  Fischer,  Erzieher 
oder  Richter  beim  Vollzug  der  Fürsorgeerziehung. 
Ebenda,  XIII,  1981,8.79.—  W.  Feld,  Immer 
noch  das  Juristenmonopol.  Zeitschr,  für  il<i* 
Armenwesen,  XX,  1919,  8.  174  fg,  —  Btoreüe, 

infimt.  I/Übeckische  Jugendwohlfahrts- 

blätter,  1981,  8.  ;.  —  l.  Kucharakt,  Bureau- 
leratü  u.  Jugendamt,    Zentralblatt  für  das  Vorm., 
\  II.  -        <   In:    .1.     hhnnl.,  r.     /><■ 

Schulung  der  Beamten  des  Jugendamts.  Ebenda, 
\ll  S.  196 ff.,  —  Derselbe,   Reichsjugend- 
wohlfah  I  '.       / ■• .  •    Ischeidende  Punkt.    Komm-. 

|  |  I  ,  lisch,    <  In: 
■  i  Kluniker,  i  i./is/.  Voppel,  i  bildung 
und  Jugendamt.  Minderheitsgutachten  tur  Denk- 
iehrift    Polligkeit-Eiserhardt,     Zeitschr.   j 

\.\  11,1-  <   In        ./. 

l\linni.,i.  ,'  hlung  der  öffentlich  vi I  W 

II,  i  lim     H  r.ii/  *.     / 

...  ■ 
■     |  |  ' I  In:    .1      /./..„.;..  ,. 
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Jugendgerichte. 
1.   Begriff  und  ausländische   Einrichtungen. 

2.  Die    Jugendgerichte    im    Deutschen    Reich. 
3.  Die  Jugendgerichtshilfen.  4.  Die  Gesetz- 

entwürfe von  1908,  1912  und  1920.  5.  Jugend- 
zeit. 

i.  Begriff  und  ausländische  Einrich- 
tungen. Jugendgerichte  sind  Gerichte,  die 

sich  ausschließlich  mit  Jugendlichen  befassen 
und  aus  dem  Strafrecht  hervorgegangen  sind. 
Sie  unterscheiden  sich  also  wesentlich  von 

einem  Erziehungsgerichte  wie  den  Vor- 
mundschaftsgerichten, dem  voogdijraad 

Hollands,  dem  vaergeraad  Norwegens  und 
Dänemarks,  dem  barnev^rdsnäninden  Schwe- 

dens; sie  erwachsen  aus  den  Umwand- 
lungen der  strafrechtlichen  Behandlung  von 

Kindern  und  Jugendlichen. 

Die  ersten  Jugendgerichte  entstehen  Ende 
des  19.  Jahrh.  in  England  und  Amerika 
und  werden  nach  und  nach  von  den  meisten 

Staaten  nachgeahmt.  Sie  sind  nur  zu  wür- 
digen als  Glied  in  der  Entwicklung  der  Be- 

handlung straffälliger  Jugend,  die  auf  diesem 
Gebiet  wie  in  der  ganzen  Jugendfürsorge 
von  der  Einsicht  in  das  besondere  Wesen 
der  Jugend  getrieben  wird  und  sich  in  dem 
Vordringen  des  Gedankens  der  Erziehung 
ausprägt.  So  werden  zunächst  gewisse 
Strafen  (Zuchthaus,  Todesstrafe  u.  dgl.)  für 
Kinder  und  Jugendliche  abgeschafft,  bis 
man  für  Kinder  unter  einem  gewissen  Alter 
(7,  10,  12  Jahre)  jede  strafrechtliche  Be- 

handlung beseitigt.  Bis  zu  einer  höheren 
Altersstufe  (15,  16,  18  Jahre)  wird  später 
ein  Teil  der  Kinder  von  Strafe  befreit  (straf- 

unmündig), andere  unter  gewissen  Vor- 
aussetzungen für  straffähig  erklärt  (be- 

dingte Strafmündigkeit).  Für  diese  Straf- 
mündigkeit sucht  man  ein  allgemeines  Merk- 

mal, zunächst  in  dem  Wissen  von  der  Straf- 
barkeit (Kenntnis  der  Gebote),  dann  in  der 

Einsicht  in  die  Strafbarkeit  (discernement). 
Dieser  Ausdruck  hat  die  verschiedenen 

Gesetzgebungen  lange  beherrscht;  neuer- 
dings suchte  man  ihn,  besonders  durch  die 

Beziehung  auf  die  Kraft  und  Fähigkeit 
zum  sittlichen  Handeln  gemäß  der  Einsicht 
zu  bessern  (Rußland).  Die  Schwierigkeiten 
solcher  Formeln  führten  dazu,  die  Ent- 

scheidung dem  Ermessen  des  Richters  an- 
heimzustellen (Holland,  Norwegen,  Belgien). 

Dazu  kommen  noch  zwei  weitere  Entwick- 
lungslinien: der  Wunsch,  den  Strafvollzug 

zur  Besserung  des  Verbrechers  zu  verwerten, 
wirkt  auf  die  Behandlung  von  Kindern  und 
Jugendlichen  ein;  man  sucht  für  sie  die 

Gefängnisse  und  andere  Strafformen  (be- 
dingte Begnadigung,  bedingte  Verurteilung, 

Geldstrafe,  Verweis)  so  zu  gestalten,  daß 
sie  bessernd,  erziehend  wirken.  Der  innere 
Widerspruch  strafrechtlichen  Einwirkens  mit 

der  Erziehung  Jugendlicher  führt  dazu,  die 
Strafe  mit  nachfolgender  Erziehung  zu  ver- 

binden oder  durch  Erziehung  zu  ersetzen. 
Wird  die  ganze  Fülle  all  dieser  Maßnahmen 
dem  Richter  zur  freien  Verfügung  gestellt, 
so  wird  die  Frage  nach  der  Einsichtsfähigkeit 
in  jeder  Form  überflüssig  und  auch  ihre 
untere  Grenze  hinfällig  (Holland).  Ent- 

scheidend ist  nicht  mehr  die  Frage,  wie  der 
Jugendliche  zur  Zeit  der  Tat  war,  sondern 
wie  ihm  in  Zukunft  am  besten  zu  helfen 
sei.  Von  da  ist  nur  noch  ein  Schritt  bis  zur 

Beseitigung  der  Strafe  für  Jugendliche  — 
wie  sie  dem  Wort  nach  Belgien  bis  zum  voll- 

endeten 15.  Lebensjahre  eingeführt  hat.  In 
beiden  Fällen  wird  der  Strafrichter  für 

Jugendliche  durchaus  zum  Erziehungsrichter. 
Denselben  Weg  geht  das  Jugendgericht  in 
England  und  vor  allem  in  den  Vereinigten 
Staaten.  Dies  tritt  besonders  darin  her- 

vor, daß  diese  Jugendgerichte  eigene  Hilfs- 
einrichtungen für  ihre  erziehliche  Arbeit 

erhalten,  die  probation  officers,  die  Pfleger, 
denen  zunächst  die  Betreuung  Jugendlicher 
während  der  Bewährungsfrist  z.  B.  bei  be- 

dingter Verurteilung  obliegt,  die  dann  nach 
den  verschiedensten  Richtungen  erziehend 
und  helfend  dem  Gerichte  dienen.  Reicher 

hat  diese  Entwicklung  schon  frühzeitig 
so  gekennzeichnet,  daß  der  amerikanische 
Jugendrichter  nach  und  nach  zum  Vor- 

mundschaftsrichter und  der  probation  officer 
zum  Berufsvormund  werde. 

2.  Die  Jugendgerichte  im  Deutschen 
Reich.  Dort  wo  Gerichte  vorhanden 
waren,  die  ihrer  wesentlichen  Aufgabe  nach 
Jugendfürsorge  zu  treiben,  also  Erziehungs- 

arbeit zu  leisten  hatten,  brauchten  nicht 
erst  durch  Jugendgerichte  aus  Strafgerichten 
Erziehungsgerichte  geschaffen  zu  werden; 
hier  handelte  es  sich  im  letzten  Grunde 

darum,  für  Jugendliche  diese  Erziehungs- 
gerichte, die  Vormundschaftsgerichte  an 

Stelle  der  Strafgerichte  zu  stellen.  So  war 
es  außer  im  alten  Oesterreich  vor  allem  im 
Deutschen  Reiche.  Die  Entwicklung  im 
Wege  der  Gesetzgebung  hätte  bei  langsamem 
Abbau  des  Straf  rechts  und  entsprechendem 
Ausbau  vormundschaftlicher  und  verwandter 

Aufgaben  des  Vormundschaftsgerichts 
schließlich  den  Vormundschaftsrichter  an 
die  Stelle  des  Strafrichters  gesetzt.  Dazu 

mußte  aber  die  schwerfällige  Reichsgesetz- 
gebung in  Bewegung  gesetzt  werden.  Statt 

dessen  trat  Köhne  1905  mit  einem  Vorschlag 

auf,  der  in  den  neunziger  Jahren  in  mancher- 
lei Verordnungen,  die  das  Strafverfahren 

mit  dem  Vormundschaftswesen  näher  ver- 
binden sollten,  angedeutet  war.  Köhne 

schlug  vor,  auf  dem  Verwaltungswege  eine 

Mischung  von  Strafrichter  und  Erziehungs- 
richter zu  schaffen,  die  den  ausländischen 

Einrichtungen    ähnlich    wäre,    indem    man 
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einfach  durch  eine  andere  Geschäftsverteilung 
der  Gerichte  die  strafrechtliche  Behandlung 
Jugendlicher  dem  Vormundschaftsrichter 
übertrüge.  Dieser  Vorschlag  wie  ein  ähn- 

licher Gesetzentwurf  Kulmes  fanden  nicht 

nur  bei  den  Vertretern  der  Vergeltungs- 
theorie scharfen  Widerspruch,  sondern  auch 

bei  Männern  wie  v.  I.is/.t,  der  eine  Be- 
schränkung des  Angeklagten  in  seiner  Ver- 

teidigung befürchtete  und  statt  dessen  ein 
Vorverfahren  beim  Vormundsohaftsriohter 
befürwortete,  dem  dann  nötigenfalls  das 
Haupt  verfahren  vorm  Strafrichter  folgen 
sollte.  Nach  Kidines  Anregung  entstanden 
Januar    li'US    die    ersten  Berichte    in 
Cöln,  Stuttgart,  Breslau,  Frankfurt  a.  M., 
Berlin,  indem  beim  Jugendrichter  die  Befug- 

Strafrichters  und  Vormundschafts- 
richters vereinigt  wurden.  Entweder  wird 

der  eine  s  t  rat  rieht  er  für  Jugendliche  zu- 
gleich als  ihren  Voraujidschaitsrichter  zu- 
ständig (Frankfurt  a.  M.)  oiler  es  wird  jeder 

Vormundschaftsrichter  auch  zum  Strafrichter 
der  Jugendlichen  bestimmt,  die  bei  seiner 
Abteilung  zuständig  Bind  (Com).  Beides  ist 
natürlich  nur  möglich  und  nötig  bei  Ge- 

richten, die  mit  mehreren  Richtern  besetzt 
sind;  da-  Verfahren  ist  nicht  ohne  weiteres 
anwendbar  in  Ländern  wie  Hamburg  und 
Württemberg,  wo  die  obervormundschaft- 
lichen  Aufgaben  ganz  oder  teilweise   einer 

rde  übertragen  sind,  hier  kann  mau 
m.-i-t  nur  einen  Strafrichter  als  Jugendrichter 
mit  allen  Jugendstraffallen  betrauen.  Auch 
erfaßt  man  .-ci  nur  die  Schöffengerichtsfälle. 
Freilich  .dm!  boondere  Jugendstrafkammern 
beim  Landgericht  vorgeschlagen  worden, 
aber    die  n     dann     nicht     die    vor- 

mundschaftsgerichtlichenBefugnissezu.  Inder 
;  j-t  jedoch  der  Jugendrichter  eine  Ver- 

von    Strafrichter    und    Vormund- 
Bchaftsrichter,  der  die  Rechte  und  Pflichten 

r  miteinander  ve\  binden  -oll.    In  die  I  i 

•  ndgericht  rasch  im m       I 

Aus- 

ißt    haben.        Den     Kern    der 
■    Maßnahmen, 

i  kindlichen  Sonder- 
art erziehliche   Wirkung ern    tollen.     II 

lüttdpunl 
3.    die  Jugendgerichtshilfen.      In   reiht 

nie,  1      durch 
manchmal    auch    durch 

\n  einzelner  i''  •  laßt 
werden,     wirk'  I  im    Frmilll 
verfahren,      in 

dlichen  und  bernach  bei 
obutzauf- 

bei bei 

Angeklagten,  (nicht  aber  über  die  Straftat 
selbst).  Die  Fürsorgesausschüsse  bei  den 
Jugendgerichten  Westfalens  erscheinen  fast 
als  eine  Art  Sachverständigenkammern,  die 
gelegentlich  auch  bei  den  Gerichtsverhand- 

lungen selbst  zugezogen  werden,  und  sind 
als  solche  vom  Richter  aus  ausgewählten 

Einzelpersonen  gebildet.  Die  meisten  Jugend- 
gerichtshilfen sind  freie  Vereinigungen,  die 

Vereine  und  Einzelpersonen  aus  der  Jugend- 
fürsorge zur  Mitarbeit  beim  Gericht  zu- 

sammenfassen sollen.  Dieser  Verband  selbst 
dient  dann  entweder  nur  als  Vermittlungs- 

stelle, die  die  Einzelfälle  zur  Begutachtung 
wie  zur  späteren  Aufsicht  verteilt  oder  er 
übt  noch  eine  Durchsieht  der  Berichte  aus, 
die  durch  seine  Hand  gehend  einheitlich 
durchgearbeitet  werden,  wie  er  denn  auch 
die  spätere  Betreuung  durch  Vereine  und 
einzelne  wieder  regelt.  Zum  Teil  führt  er 
selbst  die  Ermittlungen  einheitlich  durch 
und  überläßt  nur diespätereAuisichtanderen. 
In  dieser  Form  geht  die  Jugendgerichtshilfe 
vielfach  an  Behörden,  die  Jugendämter  über, 
die  dann  zum  Teil  nicht  nur  die  Ermitt- 

lungen, sondern  auch  die  Schutzaufsicht 
einheitlich  mit  Beamten  und  freiwilligen 
Helfern  durchführen,  woran  sich  gelegentlich 
die  Vereine,  auch  lose  Vereinigungen  von 
Frauen,  Studenten  usw.  beteiligen.  Seit 
1917  sind  alle  solche  Vereinigungen  ver- 

bunden 'ii  einem  Ausschuß  für  Jugend- 
gerichte und  Jugendgerichtshilfen.  Wie  wenig 

eine  wirkliche  Verschmelzung  der  Aufgaben 
von  Strafrichter  und  Vorinuiulschaftsrichter 

geglückt  ist,   zeigt  sich  hier  darin,  daß  solche 
niiirii  Formen  der  Unterstützung  des  Straf- 

richters bei  Jugendlichen  ausgebildet  werden. 
Obwohl  sachlich  genau  dieselben  bereits  beim 
Vormundschaft -rieht  er  als  Vormundschaft, 
Pflegschaft,  Beistandschaft  samt  der  aller- 

reoht  unwirksamen  Einrichtung  des 
Gemeindewaisenrats  längst  bestanden  und 
-ich  in  der  Form  der  Berufsvormundschafl 
weiter  enl  wickelten. 

4.   Die  Gesetzentwürfe  von  1908,   1912 
und  1920.  Für  die  weitere  Entwicklung 
im  l >eiit  (heu  Reich  kann  man  die  Jugend- 

bte  nicht  \  uii  du-  ( lestaltung  d<  1 
amten  strafrechtlichen  Behandlung  Jugend- 

licher l"  lösen.      Die  l         •  a\  würfe  über 
Jugendgerichte    im    I »eut  oben    Reich    ent- 

halten   daher    neben    Be  timraungen    Ober 
ing  di-   Jugendgei  loht    mehr  1 

briften    Qber    Straft  erfahrt  n, 
Strafrecht   und   Strafvollzug.      Wahrend   in 
Deut  h     am     86.  I.      1019     ein 

.  1 1.1    'ii 

wurd<  im  Deut  »chen  Reich  Im  her 
nur  Jini  würfe. 

Der  Km wurf  ein«  Bordnnng  von 
bebt    hei    jugendlich*  den 

Ankl.i  .  auf;    der 
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Staatsanwalt  soll,  wenn  die  Bestrafung  nicht 
im  öffentlichen  Interesse  liegt,  die  Akten  dem 
Vormundschaftsgericht  überweisen,  das,  wenn 
es  den  Jugendlichen  schuldig  findet  ( §  56  StGB.), 
Erziehungsmaßnahmen  anwenden  soll.  Aehnlich 
kann  der  Staatsanwalt  bei  geringfügigen  Sachen 
vorgehen,  falls  ihm  Erziehungsmaßnahmen  er- 

forderlich erscheinen.  Für  die  anderen  Fälle 

können  die  Landesjustizverwaltungen  bei  ein- 
zelnen Amtsgerichten  besondere  Abteilungen 

(Jugendgerichte)  bilden,  deren  Vorsitzender 
möglichst  zugleich  Vormundschaftsrichter  sein 
soll;  als  Schöffen  sind  Personen  mit  besonderer 
Erfahrung  in  der  Jugenderziehung  zu  wählen. 

Dies  Gericht  kann  statt  Strafe  selbst  Erziehungs- 
maßnahmen anordnen  oder  den  Jugendlichen 

dem  Vormundschaftsgericht  überweisen.  Die 
Zuständigkeit  der  Jugendgerichte  soll  erweitert 
werden.  Dem  Jugendlichen  ist  ein  Beistand  zu 
bestellen. 

Der  Entwurf  über  das  Verfahren  gegen 
Jugendliche  1912  verbietet  die  öffentliche  Klage 

gegen  einen  Jugendlichen,  wenn  Erziehungs- 
und Besserungsmaßregeln  einer  Bestrafung  vor- 

zuziehen sind.  Aus  demselben  Grunde  kann 
das  Gericht  das  Verfahren  einstellen.  Beide 

Male  erfolgt  Ueberweisung  an  das  Vormund- 
schaftsgericht. Die  Jugendgerichte  sind  wie  im 

vorigen  Entwurf  gestaltet,  doch  fehlt  der  Hin- 
weis auf  die  Vereinigung  von  Strafrichter  und 

Vormundschaftsrichter,  aber  bei  den  zu  wählen- 
den Schöffen  sind  nur  die  Volksschullehrer  be- 

sonders genannt,  nicht  mehr  Lehrherrn  und 
Mitglieder  von  Fürsorgevereinen. 

Der  Entwurf  eines  Jugendgerichtsgesetzes 
von  1920  erhöhte  den  Beginn  der  Strafbarkeit 
vom  12.  auf  das  14.  Lebensjahr.  Beim  Jugend- 

gericht sind  überall  die  Geschäfte  des  Vor- 
mundschafts- und  des  Strafrichters  zusammen- 

gelegt, deren  Zuständigkeit  durch  andere  Ge- 
setze sehr  erweitert  worden  ist.  Ebenso  sollen 

Jugendstrafkammern  errichtet  werden,  die  zwei 
Frauen  und  einen  Mann  als  Schöffen  haben, 
während  das  Jugendgericht  von  einem  Mann 
und  einer  Frau  als  Schöffen  gebildet  wird. 

Bei  ihrer  Auswahl  aus  in  der  Jugendfürsorge  er- 
fahrenen Personen  haben  Fürsorgevereinigungen 

oder  die  Jugendämter  mitzuwirken.  Die  Verhand- 
lungen sind  nicht  öffentlich  und  von  Verhand- 
lungen gegen  Erwachsene  zu  trennen.  Jugend- 

ämter und  Vereine  sind  auch  sonst  zur  Mitwirkung 
heranzuziehen.  Hält  das  Gericht  Erziehungsmaß- 

nahmen für  ausreichend,  so  soll  es  von  Strafe 
absehen  und  Erziehungsmaßnahmen,  darunter 
Schutzaufsicht  und  Fürsorgeerziehung  anordnen, 
es  kann  auch  beides  verbinden.  Dazu  kommen 

weitere  strafrechtliche  Vorschriften,  Strafmin- 
derungen  für  Jugendliche,  Aussetzung  der  Strafe 
auf  Probezeit  und  einige  Anordnungen  für  den 
Strafvollzug. 

5.  Jugendzeit.  Ueber  die  einzelnen 
Punkte  dieser  Entwürfe,  soweit  sie  das 
Jugendgericht  selbst  betreffen:  seine  Zu- 

sammensetzung, die  Stellung  des  Staats- 
anwalts und  Verteidigers,  die  Frauenschöffen, 

Ausschluß  der  Öffentlichkeit,  Trennung  von 
Erwachsenen,  Mitwirkung  von  Arzt  und 
Psychiater  sind  zahlreiche  Aufsätze  und 
Broschüren  erschienen.    Der  Kern  der  Ent- 

wicklung im  Reich  liegt  in  der  Frage,  ob 
strafrechtliche  Behandlung  überhaupt  auf 
Jugendliche  anwendbar  sei.  Sie  wird  mehr 
und  mehr  verneint;  damit  aber  wird  den 
Jugendgerichten  im  Deutschen  Reich  ein 
ganz  anderer  Weg  der  Entwicklung  gewiesen 
wie  im  allgemeinen  im  Ausland.  Wird  das 
Strafmündigkeitsalter  erhöht,  so  wird  zu- 

gleich der  Wirkungskreis  des  Jugendgerichts 
eingeschränkt.  Die  Kommissionsverhand- 

lungen von  1913  brachten  die  Erhöhung 
auf  das  14.  Lebensjahr,  die  der  Entwurf 
von  1920  beibehielt;  die  Erhöhung  auf  das 
16.  Lebensjahr  hat  viele  Vertreter,  doch 
fehlt  es  auch  nicht  an  Stimmen,  die  das 
18.  Lebensjahr  fordern,  die  auf  dem  letzten 
Jugendgerichtstag  besonders  entschieden  laut 
wurden  und  in  der  Forderung  einer  „Jugend- 

zeit" bis  zum  18.  Lebensjahr  (Abschluß  der 
Geschlechtsreife,  der  Schulpflicht  nach  der 
neuen  Verfassung,  vielfach  auch  der  Berufs- 

ausbildung) gipfeln.  Damit  würde  das  Jugend- 
gericht verschwinden  und  alle  Jugendlichen 

bis  zum  18.  Lebensjahr  nur  vom  Vormund- 
schaftsrichter als  dem  reinen  Erziehungs- 

richter behandelt  werden. 
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Denver,  Leipzig  1906,  2.  Aufl.,  1910.  — 
Marcel  Kleine,  Les  Tribunaux  pour  En- 
fants  en  Angleterre,  Paris  190S.  —  Heinrich 
Reicher,  Die  Tendenzen  der  Jugendfürsorge. 
Zeitschr.  f.  Politik,  Bd.  2,  190S.  —  Courtenay 

Lord,    Children's    courts,   Wolv er hampton   1909. 
—  B.  Maenuel,  Das  amerikanische  Jugend- 

gericht u.  sein  Einfluß  auf  unsere  Jugendrettung 

u.  Jugenderziehung ,  Langensalza  1909.  — 
A.  Paul,  Die  Aufgabe  des  Jugendgerichts: 
Aus  der  Praxis  des  amerikanischen  Jugend- 

richters Ben  B.  Lindsay,  Heilbronn  1909.  —  Hans 
Guclden,  Die  Behandlung  d.  jugendl.  Verbrecher 
in  d.  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika. 
Nürnberg  1910.  —  Julian  W.  Mach,  Der 
Jugendgerichtshof  (in  Amerika),  ins  Deutsche 
übertragen  v.  Elsa  Schmidt.  Archiv  f.  Strafrecht 
u.  Strafpraxis,  1911,  S.  17 ff.  —  Paul  Kähne, 
Jugendgerichte  in  Jugendfürsorge  TT,  1905, 
S.  464 ff. ;  Jugendfürsorge  VII,  1906,  S.  219 f.  in 
Monatsschrift  f.  Kriminalpsychologie  u.  Straf- 

rechtsreform, II,  1906,  S.  570f.  —  Derselbe, 
Entwurf  zu  einem  Reichsgesetz  betr.  die  Almdung 
u.  Verfolgung  strafbarer  Handlungen,  welche  von 
jugendlichen  Personen  begangen  wurden  nebst 

Begründung.  Berlin  1908.  Dasselbe  in  „Mit- 
teilungen d.  Intern.  Krim.-Vgg.",   1907,    S.  480. 

—  von  Liszt,  Die  strafrechtliche  Verfolgung 
von  Kindern  und  Jugendlichen.  Pädagogische 

Zeitung,  XXXVI,  1907,  S.  201  ff.  u.  225ff.  — 
F.  Rothschild,   Ueber  Einrichtung  von  Jugend- 
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gerichlen.     In  Monatsschrift  f.  Krim.-Paychologie 

'„.  Strafrechtsreform,  IV,  1907,    S  Ernst Hofier,    Jugendgerichte   mit   bes.  Hinblick   auf 
die  schweiser.  Verhältnisse.     (Verhandlungen  des 
Schweiz.   Juristenvereins  09,    i   11 
Franc     Jantseh,     Das     Strafverfahren    gegen 

üiche  ii.  die  Jugendgerichte  in  Oesterreich, 
B.    Leipa    1909.   —    Friedrich    Oettcer,    Das 

•fahren    gegen    Jugendliche.      Eine    kri- 
tische  Studie,   Stuttgart    1909.   —   Franz  Mil- 

rinsl.i.   Aus  der   Werkstätte  des  Jugendrichters, 
Laibach  1910.  —  P.  8chmidt  u.  Joh,  Delitzsch, 
Das  Jugendgericht  in   Plauen  i.  V.,   Langensalza 
1911.  —  h.iii-1  Allmenröder  u.  ■>.,  Das  Jugend- 

gericht in  Frankfurt  n.M..    Berlin  1918.   —   J. 
i.    handsberg,    Dat    Jugendgericht,  Hannover 

ii,  ii»  rt  Ruscheweyh,  LHe  Entwick- 

lung </».>■  Deutschen  Jugendgerichts,  Weimar  1918. 
I  ■.  i's,  tu  n    Jugendge- 

.   U  pzig  1909.    Desgl. 
Jugendgerichtstages   99./LX.  bis 

ptig  1911.     Desgl.    des  8.   Deutsch  n 
:  \.      .   /.'  ipzig  1913. 

—   Kriegstagung    der  Deutschen  Jugendgerichts- 
..■'./.  richtstag)  am  /-'.  bis 

;,./!'.  1917,   Berlin  1918.  —  Verhandlungen  des 
Jugendgerichtstages  Jena  19S0  nebst 

Entwürfen    für    <iu     Deutsches Mural 

h  h  im-,  l*r  Congres  International  il<s  Tribunauz .     ■/<;.    Actes  du 

i    waux  preparatoires,  Comptes-rendus, 

Leitj    '■  ,i  zu  -/'  ii  I  'iit'  rweisungs- 
;  beii  in  der  Jugendgerichtshilfe, 

1911.    —    '■'.    Wüterich,    Du    Jugend- 
'..  Stuttgart  1911.  — htshelfer 

■  iniiti.-ii riiim  für  soziale 
/■'.      Ann  I  il  iii/i  ii. 

M.-Gladbach 
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ijirichtxnihiil,   IV.  1U  '0  S.  Gl.  -      (,*.   OnggemOS, 

Bra/uchen  wir  Jugendgerichte  in  '/..  /'■  </.  Armen- 
wesen, XXI  19  0  S.  SOS.  —  Helene  Simon, 

Die  Berufserziehung  des  Arbeiters,  Jena  19S0 

S.  /;.(/'.  —  Const,  Noppelf  Jugendzeit.  Ein 
Beitrag  zum  Wiederaufbau  Deutschlands,  Freiburg 
H'.'l.  Chr.   ,1.    Kl  umher. 

Jugendliche  Arbeiter. 

Ueber  die  Schutzbestimmungen  zugunsten 

der   jungendlichen    Arbeiter    in    den    euro- 
päischen   und     außereuropäischen    Staaten 

s.  Arbeit«  irschutzg  ist  itzgebung. 

Jugendpflege  und  Jugendbewegung. 
1.  Allgemeines.  2.  Jugendpflegevereine. 

3.  Jugendpflege  anderer  Vereine.  4.  Behördliche 
Jugendpflege.    5.  Jugendbewegung.    Vergleiche. 

1.  Allgemeines.  Die  Begriffsbildung  auf 
dem  Gebiete  des  Fürsorgewesens  ist  sehr 

schwankend.  Niclit  wenige  Worte  werden 
in  sehr  verschiedenem  Sinne  gebraucht;  man 

wird  bei  sorgsamer  Klärung  der  Begriffe 
oft  dafür  nach  Zweckmäßigkeit  dieses  oder 

jenes  Woi'i  iieliiiieii.  I  >as  ist  bei  einem  so 
schwankenden  Ausdruck  wie  Jugendpflege 
unvermeidlich.  Kinderfürsorge,  Jugendfür- 

sorge bezeichnen  gesellschafl  liehe  Erziehung  s- 
tätlgkeil  der  verschiedensten  Art,  die  niii 
Kindern  jeden  Alters  zu  tun  hat,  die  je  durch 
besondere  Erziehungsmängel  ZU  ihr  kommen. 
Jugendpflege  und  Jugendbewegung  wenden 
icS   nur  an  die  schulentlassene  Jugend  vom 

14.  Lebensjahr  an  und  zwar  nicht  an  einzelne 
besonders  bedrohte,  sondern  an  alle  oder  all- 

gemein an  große  Gruppen;  was  sie  bieten 
umrissen  wie  bei  der  Fürsorge; 

Leine    wirtschaftliche     Unterstützung,    nur 
.   ü  tliche  und  körperliche  Ausbildung, 

hier  und  da  auch  berufliche  Fortbildung  und 
I  brderunj  .     I  >er  Umkreis  ihrer  Leisl  ungen 
wird  manchmal  enger,  manchmal  weiter  ge- 

.    I lenie  rechnel  man  das  ganze  Schul- 
ü,     auch     Fortbildung     und     i: 
lung  nicht  dazu,  obwohldie  Jugend  veri 
i  h  i  cieh   i  •  les  in  dieser   Rich- 

tung Leisten;  ebenso  scheidet  man  den  Schutz 
der    gewerblich    tätigen    und    arbeitenden 
.!     end  in  der  Gesetzgebung  und  Vei  wall 
alt  ei  l  kibiet  aus,  das  aber  eben- 
[all     noch  in  dil  it   mancher  Vereine 

mit    bineinspielt.      Die    Jugendpflege   geht 
,.'h-eiien    aus,    die    Jugendlieben 

behilflich  sein  wollen;  an  ihr  beteiligen    ich 
B      rden. 

■ :  vnii  der  Jugend  selbst 
dann  Erwachsene,  tu 

l  ährer  anzieht,   l  >och 
HUT 

BD    darf    man    B 

nicht,  daLi  die  Jugendbewegung  mir  au 
wählte    kl  rfaßt,    wahrend    die 
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Jugendpflege  weiter  greift,  wenngleich  auch 
sie  ihr  Ziel  an  die  ganze  Jugend  heranzu- 

kommen nicht  erreicht. 
Jugendpflege  und  Jugendbewegung  bilden 

durchaus  einen  Teil  jener  Entwicklung,  die 
Erziehungsanfgaben  gesellschaftlich  ge- 

staltet (vd.Art.  „Kiliderfürsorge").  Während 
aber  die  Kinderfürsorge  meist  dadurch  herbei- 

geführt wird,  daß  die  Familie  für  ganz  be- 
stimmte, einzelne  Aufgaben  nicht  ausreicht, 

liegt  der  Grund  für  Jugendpflege  und  Jugend- 
bewegung vorwiegend  in  dem  allgemeinen  Un- 

genügen  der  Familie,  das  sich  in  der  modernen 
gesellschaftlichen  Entwicklung  geltend  macht. 
Während  die  Fürsorge  in  manchen  Formen 
viele  Jahrhunderte  zurückreicht,  ist  dieandere 
Bewegung  trotz  mancher  Vorläufer  (so  der 
Kongregationen  im  17.  Jahrhundert)  durch- 

aus ein  Kind  des  19.,  z.  T.  erst  des  20.  Jahr- 
hunderts. Die  Jugendpflege  ist  dabei  wesent- 

lich auf  Freiwilligkeit  der  Betreuten  und 
ihrer  Familien  angewiesen,  unterstützt  durch 
die  größere  Selbständigkeit  der  Jugend- 

lichen gegenüber  den  Kindern,  während  die 
Fürsorge  in  vielen  Beziehungen  nicht  ohne 
den  Zwang  des  Gesetzes  auskommen  kann. 

Der  Ausdruck  Jugendpflege  ist  erst  seit 
1910  allgemeiner  gebräuchlich;  vorher  wird 
dasselbe  oft  als  Fürsorge  für  die  schulent- 

lassene Jugend  bezeichnet.  Das  geschieht 
auch  heule  noch  oft.  Neuerdings  bildet  man 
willkürlich  andere  Bezeichnungen,  so  der 
Entwurf  eines  Reichsjugendwohlfahrtsge- 
setzes,  der  den  ganz  anders  geformten  Gegen- 

satz von  Krankenfürsorge  und  Kranken- 
pflege übertragen  will,  was  der  Entwicklung 

und  dem  Sprachgebrauch  bisher  widerspricht. 
Die  Grenzen  von  Fürsorge  zur  Jugendpflege 
und  von  da  zur  Jugendbewegung  sind 
übrigens  fließend;  manche  Einrichtungen 
tragen  Züge  mehrerer  dieser  Formen  an  sich. 

2.  Jugendpflegevereine.  Die  ältesten 
und  größten  Vereinigungen  der  Jugend- 

pflege sind  kirchlichen  Ursprungs.  Sie 
setzen  nach  vereinzelten  Versuchen  im 
18.  Jahrhundert  mit  neuen  Arbeitsformen  von 
der  Mitte  vorigen  Jahrhunderts  ein.  Die 
Lockerung  der  alten  Berufsverbände,  die 
steigende  Beweglichkeit  der  Bevölkerung  und 
ihre  Anhäufung  in  Fabriken  und  Arbeiter- 

vierteln bringt  Schädigungen  der  heran- 
wachsenden Jugend  mit  sich,  denen  Vereine 

mancherlei  Art  entgegentreten,  wobei  neben 
die  religiöse  Betonung  erziehliche  Maßnahmen 
der  körperlichen,  geistigen  und  sittlichen 
Bildung  treten,  die  sich  vielfach  —  auch 
in  neuerer  Zeit  trotz  der  öffentlichen  Ein- 

richtungen der  Berufsbildung  —  mit  beruf- 
licher Förderung  verbinden.  Ein  großer  Teil 

dieser  Vereine  —  vor  allem  die  katholischen 
—  gliedern  sich  nach  Ständen  oder  Berufen; 
nach  und  nach  haben  sie  sich  zu  großen 
Verbänden  zusammengeschlossen. 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Auf! 

Die  katholischen  Vereine  haben  in  ihrem 
Aufbau  gemeinsam  die  Leitung  durch  einen 
Geistlichen,  Präses,  der  von  der  kirchlichen 
Behörde  bestellt  wird,  neben  den  dann  mehr 
oder  minder  stark  die  Selbstleitung  des  Ver- 

eins durch  die  Jugendlichen  tritt.  Adolf 
Kolping  schuf  1846  aus  einer  Vereinigung 
junger  Männer  seinen  Gesellenverein,  der 
die  jungen  Handwerker  vom  17.  Lebensjahre 
an  bis  zur  Selbständigkeit  aufnahm,  um  sie 
zu  charakterfesten  christlichen  Männern  und 
tüchtigen  Meistern  zu  erziehen.  Vor  allem 
die  Gesellenheime  (1845  das  erste  Gesellen- 
hospitium  in  Köln),  die  dem  Verein  einen 
festen  Mittelpunkt,  den  Wandernden  Obdach 
und  Pflege  geben,  breiten  sich  rasch  über 
alle  Länder  deutscher  Zunge  aus  (vgl.  Bebel, 
Aus  meinem  Leben  1,  26).  1913  gab  es 
ihrer  440,  und  etwa  1300  Vereine,  vorwiegend 
in  Städten,  doch  auch  vielfach  in  ländlichen 
Orten.  Die  Verwaltung  ist  —  dem  Wander- 

trieb des  Gesellen  gemäß,  der  überall  seinen 
Verein  finden  soll  —  scharf  zentralistisch 
vom  Mittelpunkt  Köln  und  dem  General- 

präses für  den  Gesamtverband  aus.  Neben 
die  religiös-sittliche  Erziehung  treten  Un- 

terrichtskurse, allgemeiner,  vor  allem  aber 
fachlicher  Art  und  weitere  Einrichtungen  der 
Berufsbildung  mit  dem  Ziel  der  Meisterprü- 

fung, endlich  Erholung,  Unterhaltung,  Tur- 
nen und  Sport.  Wandernde  Mitglieder  haben 

Anspruch  auf  freie  Aufnahme  in  den  Heimen. 
In  dem  Verband  katholischer  Jüng- 

lings-Vereinigungen sind  eine  Menge 
verschiedenartiger  Vereine  verbunden  (1916: 
3825  Vereine  mit  362  000  Mitgliedern).  Sie 
sind  nur  lose  unter  dem  Generalpräses  und 
Vorstand  vereinigt,  im  übrigen  jeder  seinem 
Pfarrbezirk  angegliedert  und  in  Diözesanver- 
bänden  zusammengefaßt.  Diese  Unterver- 
bände  sind  sehr  selbständig.  Sie  wollen  die 
erwerbstätige  Jugend  erfassen,  die  Alters- 

und Standesgenossen  zum  christlichen  und 
sittlichen  Lebensideal  hinaufführen.  Ihr 
beruflich-soziales  Ziel  ist  die  Mitglieder  sozial 
zu  schulen  und  auf  den  Eintritt  in  die 

Standesvereine  (Arbeitervereine,  kaufmän- 
nische Vereine,  Gewerkschaften  u.  a.)  vor- 

zubereiten; doch  ist  der  Uebergang  kein 
Zwang,  er  soll  aus  freiem  Verständnis  für 
soziale  Organisation  erfolgen.  Dem  geist- 

lichen Präses  liegt  neben  der  Leitung  vor 
allem  die  Seelenpflege  ob,  religiöse  und  nicht 
religiöse  Veranstaltungen  sind  streng  ge- 

trennt; durch  die  marianischen  Kongrega- 
tionen und  geistlichen  Uebungen  (Exerzitien) 

kann  der  religiöse  Einfluß  gesteigert  werden. 
Im  übrigen  sollen  die  Mitglieder  möglichst 
selbständig  ihren  Verein  leiten,  wozu  Vor- 

ständekurse, Zeitschriften  u.  dgl.  die  nötige 
Schulung  bieten;  sie  sollen  so  zu  wirklichen 
Mitträgern  werden,  durch  innere  Gefolg- 

schaft zu  Männern  werden.     Vielfach  be- 
Bd.  v. 

34 
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zeichnet  man  dies  als  besondere  Art  der 
Jugendpflege,  als  Jugendführung.  Diese 
Selbstverwaltung  wird  ihren  Zielen  (Vor- 

bereitung für  die  Mannesjahre)  angepaßt,  bei 
Mißbrauch  beschrankt,  in  Stadl  und  Land 
verschieden  gestaltet.  Der  alte  Patronage- 
gedanke,  der  Jugendliche  nur  Erwachsenen 
unterstellte,  ist  auch  im  Süden  verschwunden. 
Die  Vereine  haben  zwei  S1  ufen,  also  entweder 
eine  Jugendabteilung  oder  unter  derselben 
Leitung    einen    Jugendverein    als    Vorstufe, 
unterbau  und  Vorbereitungszeil  für  die  14 
bis  L6 jahrigen;  in  Industriegebieten  wird 
tue  Oberstufe  zu  einem  Jungarbeiterverein, 
wahrend  umgekehrt  z.  B.  ofl  im  Süden  die 
Jünglingsvereine  durch  Abtrennung  von  den 
Arbeitervereinen     entstanden     sind.         Die 
Namen  wechseln  überhaupt  innerhalb  des 
Verbandes  sehr.  Bildung,  Turnen,  Sport, 
Freude  und  Freundschaft  wird  gepflegt. 
Für  die  landliche  Jugend  wirken  in  Bayern 
die  Bursohenvereine,  die  seit  1904  zu 
einem  Verband  vereinigt  Bind.  1913:  512 
Vereine. 

Aus  den  Besten  alter  Kongregationen  (wie 
religiöser  Vereinigungen),  aus  Jungfrauen- 

bünden, die  seit  1850  im  Anschluß  an 
Völksmissionen  entstanden,  aus  freien  „Töch- 

tervereinen" der  Jahre  1870—80  und  man- 
cherlei   Neubildungen,    die    sieh    zu    Diö- 

.  verbanden  vereinigten  entstand  1914 
der  Zentralverband  der  katholischen 
Jungfrau  Vereinigungen  D  eutsohland  s. 

Vereine  sind  entsprechend  den  Jüng- 
lingsvereinen eingerichtet  (geistlicher  Präses, 

.  kten  and  Vorstand  aus  den  Mitgliedern). 
Ali  die  kirchlichen  Aufgaben  gliedern  sieh 
mehr  und  mehr  an:  Spiel,  Wandern,  Turnen, 

lligkeit,  wirtschaftliche  Ausbildunj 
in   besonderen   Abteilungen.      Es   bestehen 
2  Abteilungen,  für  solche  von  14— lü  und 

J  re,  Aeltere  bleiben  im  Verein 
n  der  verschiedenen  Einrich- 

tungen, im  allgemeinen  wird  mg  in 
ht.     1917: 

0  000  Mitgliedern,  außer- halb L600  Ven  ine  und 
175  imj  Mitglieder.   Im  Süden  bat  sieh  lange 

1  orm   der   Patro- 
•  n  arbalu  i              I  utzvereine  katholi« 

I  rauen    für    Madehe: 

Patronagen    bilden    und    lieh    L909    wandeln 
Ulli' 
und  .  •  Madchen 
zum  V  erband  k  end  - 

leben    mit    ahnlichen   Zielen    und    Ein- 
ricl  ad.     1017: 

eine  mu    louuo  Mädchen  und  öou 

,  M i 

Art  und  den  mehr  auf  Belehrung  und  Unter- 
haltung gestellten  Vereinen  für  Sountagssäle 

bilden  sieh  seit  1830  llilfsvereine  für  Jüng- 
linge, bald  mehr  humanitär,  bald  mehr 

religiös  eingestellt  (Bubenstunden  in  Würt- 
temberg). A'ach  mancherlei  mißglückten Versuehen  entstehen  aus  ihnen  seit  den 

vierziger  Jahren  die  Jünglingsbünde 
(Rheinisch-westfälisch  1847,  Ostdeutsch  1856 
usw.).  Nach  einem  Rückgang  in  der  Zeit  nach 
1870  nehmen  sie  einen  starken  Aufschwung; 
es  entstehen  eigene  Häuser,  Bundes-  und 
Vereinssekretare,  Tum-,  Gesang-  und  Po- 
Baunengruppen.  Eine  eigene  Form  bilden  die 
christlichen  Vereine  junger  Männer 
i  L883  Berliner  Stadtmission),  die  im  Gegensatz 
zu  den  anderen  über  eine  Kirchengemeinde 
hinaus  sich  auf  die  ganze  Stadt  erstrecken, 
auch  gebildete  junge  Manner  anziehen  und 
eine  ziemliche  Werbekraft  entfalten.  1882 
eutsleht  nach  dem  1,  Deutschen  JünglingS- 
fest  ein  loser  Verband  und  aus  ihm  1900 
die  „Nationalvereinigung  der  evange- 

lischen Jünglingsbündnisse  Deutsch- 
lands" in  Bannen.  1914:  2510  Vereine  mit 

147  372  .Mitgliedern  (236  Berufsarbeiter,  178 
Hauser).  Mitglied  des  Weltbundes  christlicher 
junger  Männer,  für  den  die  sogenannte 
Pariser  Basis  (1903)  gilt,  nach  der  alle  Jesuin 
Christum  nach  der  heiligen  Schrill  als  ihren 
Gott  und  Heiland  anerkennen.  Neben  der 

Pflege  religiösen  Lebens  mehr  und  mehr  welt- 
offen; Wandern,  Turnen,  Sport,  BildungS- 

wesen  mit  Ansätzen  zur  Volks  Dildungsschule; 
Pflege  der  unsterblichen  Seele  ist  letztes  Ziel. 
Etwa  den  katholischen  Kongregationen  ent- 

sprechend betonl  der  Jugendbund  für 
entschiedenes  Christentum  die  religiöse 
Seite  .stärker,  so  in  der  monatlichen  Weihe- 

st unde.      Turnen,     Spiel,    .Musik     usw.     nur 
wenn  sie  zur  Seelenrettung  und  Seelenpflege 
dienen.  Jlie  Bi  bei k rü n Zeh e n  entstehen 
seit    18b3   an   höheren    Schulen    für   Schüler 
und  Schülerinnen  mit  religiösen  Veranstal- 

tungen. Bibelstunden  und  Bibelbesprech- 
tunden,  Gebetsvereinigungen  und  daneben 

l  amilienabende,  Wandet  ungen,  Kriegsspiele, 
mu  ikalj  che  und  literai  i  che  Ki ei  e.  l löhe- 
punkte  die  Ferienfahrten  für  4  lochen  in 
em  Beim.  Das  Rückgrat  bilden  die  BK- 
Leiter,   die   be  ondi  lildel    werden. 

09  ein    Reich  verband  für  Schüler« 
bibelkri  i  e,     1014  300  Bibelkri  i  e,  840  Fe- 

rienfahrten, 60  Mldchenbibelkreise.  -    Aus 
neu  für  Mädchen,  Jungfrauen- 

vereinen gehen   in   der   letzten   Hälfte  des 
•  ii   Jahrhundei U   eine  Fülle  evai 

i  Jungfrauenvereine  hervor,  die  1893  den 
Vorstände-Verband  der  ovanj  sli  oben 
Jungfrauen  vereine  Deutschlands  bil- 

den.     191b   51MXJ    Vereine,    30    Land.,-    und 
Proviniialverbande.  Kr  ist  seil  1906  etwa 
verbunden  mit  den  \  i n  - 
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band  für  die  weibliche  Jugend 
Deutschlands,  der  im  Burkhardthaus 
Dahlem  einen  Mittelpunkt  vielseitiger  Ju- 

gendpflegearbeit bildet.  Zahlreiche  männliche 
und  weibliche  Berufsarbeiter,  Zeitschriften, 
Lehrgänge  und  Kurse.  Seit  1906  Klubs  für 

junge  Mädchen,  seit  1913  „Freizeiten": 
für  junge  gebildete  Mädchen  Ferienaufenthalt 
zur  Erholung  und  Fortbildung;  ähnlich  die 
Studienkreise.  Daneben  Standesvereine  für 
Dienstboten,  Arbeiterinnen,  Ladnerinnen, 
Erholungsstätten  und  Abendheime.  Er- 

ziehung zu  christlichen  Persönlichkeiten1 
durch  geistige,  geistliche,  wirtschaftliche 
und  gesundheitliche  Förderung:  Gemein- 

schaftsleben, Lehrgänge  und  Kurse,  Seel-1 
sorge.  Der  Verein  der  Freundinnen 
junger  Mädchen  (auch  international  tätig),; 

seit  1877,  nimmt  sich  der  reisenden  jungen1 
Mädchen  an  durch  Auskunft,  Beratung,: 
Mägdeherbergen  und  Marthahäuser,  Heimate 
(Heime)  für  gebildete  Mädchen  und  Frauen, 
sowie  durch  die  Bahnhofsmission,  die  er 
gemeinsam  mit  dem  katholischen  Mäd- 

chenschutzverband und  dem  jüdischen 
Frauenbund  betreibt.  —  Ein  Kreis  von 
Helfern  und  Freunden  der  Jugendarbeit 
sucht  seit  1906  nach  einem  besseren  Aus- 

gleich zwischen  der  Pflege  des  Beligiösen 
und  der  Befriedigung  jugendlicher  Bildungs- 

und Unterhaltungsbedürfnisse,  als  ihn  die 
alten  Jünglingsvereine  boten,  in  denen  er 
zunächst  den  Erziehungsgedanken  stärker 
durchzusetzen  versucht,  bis  er  1909  den 

Bund  Deutscher  Jugendvereine  grün- 
det. Diese  wollen  frei  von  jeder  kirchlichen 

und  politischen  Partei  von  der  Psychologie 
der  Entwicklung  der  Jugendjahre  aus  die 
religiöse  und  als  gleichwertig  die  geistige 
und  körperliche  Ausbildung  gestalten.  1918 
214  Vereine  für  männliche  und  103  Vereine 
für  weibliche  Jugend  in  10  Landesverbänden. 
Ausbildungskurse  für  moderne  evangelische 
Jugendarbeit.  Sie  wollen  eine  Jugend,  die 
im  Bewußtsein  ihrer  eigenen  Verantwortung 
ihr  und  ihres  Volkes  Leben  zu  gestalten  sucht. 
Auch  die  Juden  und  viele  kleine  religiöse 
Gemeinschaften  haben  Einrichtungen  der 
Jugendpflege  für  ihre  Kreise  geschaffen, 
während  die  Kirchengemeinschaften  un- 

mittelbar —  über  die  religiöse  Arbeit  hinaus 
—  nur  gelegentlich  solche  Arbeit  übernehmen. 

Eine  Jugendpflege  nur  auf  humanitärer 
Grundlage  hat  sich  viel  später  und  langsamer 
entwickelt.  Am  ehesten  erscheint  sie  unter 
der  Betonung  der  körperlichen  Ausbildung 
in  mancherlei  Vereinigungen,  die  1891  ihren 
Zusammenschluß  im  Zentralausschuß  für 

Volks-  und  Jugendspiele  fanden.  Von 
den  Kegierungen  unterstützt  warb  er  durch 
Reden  und  Schriften  um  Verständnis  für 
diese  Seite  der  Jugendpflege,  bildete  in 
vielen  Kursen  Lehrkräfte  aus,  arbeitete  für 

Errichtung  von  Spielplätzen,  Schwimmhallen, 
Eisplätzen  usw.,  für  Jugendwandern  u.  a. 
Eine  besondere  Bewegung  sind  die  Pfad- 

finder, die  nach  englischem  Vorbilde  1909 
mit  Dr.  Lions  Pfadfinderbuch  ihre  Arbeit 

begannen,  um  13— 17  jährige  Knaben  — 
später  auch  Mädchen  —  körperlich  sittlich 
in  vaterländischem  Sinne  zu  erziehen.  1914 

gab  es  375  Ortsgruppen  mit  90  000  Jungen 
und  45  Giuppenmit  6— 7000  Pfadfinderinnen. 
Bewegungen  wie  Jungdeutschland  und 
Wehrkraft  vereine  waren  vorwiegend  auf 
militärische  Schulung  eingestellt. 

3«  Jugendpflege  anderer  Vereine.  Eine 
vielgestaltige  Jugendpflege  hat  sich  an 
Vereine  von  Erwachsenen  als  Nebenzweck 

angeschlossen,  teils  um  einen  Mitgliederzu- 
wachs zu  sichern,  teils  um  die  Vereinsarbeit 

auf  weitere  Kreise  auszudehnen.  Besonders 

sind  es  Fach-  und  Berufsvereine,  die  so 
gewirkt  haben.  Kaufmännische  Ver- 

bände wie  der  Verein  für  Handlungskommis 
von  1858,  der  Leipziger  Verband  der  Hand- 

lungsgehilfen und  derDeutsch-nationaleHand- 
lungsgehilfen verband  haben  unter  Leitung 
älterer  Gehilfen  Jugendabteilungengeschaffen, 
die  der  Berufs-,  Persönlichkeits-  und  Staats- 

bürgerbildung dienten  und  in  verschiedenen 
Formen  eine  Mitwirkung  der  Jugendlichen 
vorsahen.  Das  Wandern  fand  hier  besondere 

Pflege  und  führte  in  Anlehnung  an  die 
Jugendbewegung  zur  Gründung  eigener, 
fast  selbständiger  Abteilungen:  im  ersten 
Verband  „Fahrende  Gesellen,  Bund  für 

Wanderpflege"  und  im  letzten  Verband: 
Die  Vaganten,  Bund  für  freideutsches  Wan- 

dern. Aehnliche  Einrichtungen  haben  auch 
die  weiblichen  kaufmännischen  Vereine. 

Sehr  tätig  waren  zeitweise  die  Arbeiter- 
vereine der  verschiedensten  Richtungen  und 

auch  die  Gewerkschaften.  Für  sie  war 

ein  besonderer  Antrieb,  daß  mit  der  Zu- 
nahme der  ungelernten  Arbeit  die  Jugend- 

lichen für  den  Arbeitsmarkt  und  die  Arbeits- 
kämpfe unmittelbar  in  Betracht  kamen 

und  so  ihre  Einbeziehung  in  die  Organisation 

wünschenswert  war,  aber  nur  durch  Beach- 
tung ihrer  Eigenart  erreicht  werden  konnte. 

Aehnlich  haben  sich  die  Frauenvereine 

ihrer  jungen  Mitglieder  und  ihres  Nach- 
wuchses in  besonderen  Abteilungen  ange- 

nommen. Wesentlich  ist  zu  erwähnen  die 
Arbeit  der  Deutschen  Turnerschaft  wie 
des  Arbeiterturnerbundes,  die  sich  in 
derselben  Richtung  betätigten;  gelegentlich 
haben  natürlich  Wander-  und  Sportvereine 
ähnlich  gewirkt.  Manche  Vereinigungen,  die 
selbst  keine  Jugendlichen  als  Mitglieder 

haben,  widmeten  sich  aus  sachlichem  An- 
triebe außerhalb  ihres  engeren  Wirkungs- 
kreises der  Jugendpflege,  so  die  verschiedenen 

Lehrervereine.  Eine  Verbindung  beider 

Ziele  finden  wir  bei  Gruppen  wie  den  Gut- 

34* 
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templern,    die   in   eigenen    Jugend-   und 
Wehrlogen  die  Jugendlichen  Bammelten, 
um  sie  in  jeder  Richtung  zu  fördern  and 
für  die   Enthaltsamkeit    und   die   Logen   zu 
gewinnen. 

Für  die  Zusammenfassung  aller  solcher 
Bestrebungen,  für  Klärung  und  Förderung 
der  Arbeit  hat  die  Zentralstelle  für 
Volkswohlfahrt  in  Berlin  viel  getan.  In 
ihrer  Zeitschrift  f oncordia,  in  ihren  Verhand- 
lungssohriften  und  sonstigen  Veröffent- 

lichungen —  die  nicht  unten  einzeln  genannt 
Bind,  —  wie  im  seit  1907  erscheinenden  Blatte 
,.|;  •  eber  für  Jugendvereinigungen",  in 
vielen  AusbildungBkursen  und  Sonderbe- 

rat linken  ist  die  Entwicklung  stark  beein- 
flußt worden.  Nach  dem  Eingehen  der 

Zentralstelle  Ende  1920  hat  der  Aus- 
schuß der  deutschen  Jugend- 

v  e  r  b  ä  D  d  e    dessen   Arbeit     übernommen. 
4.  Behördliche  Jugendpflege.  Nach 

und  nach  haben  der  Staat  und  seine 

Behörden  sich  an  der  Jugendpflege  be- 
teiligt. War  dies  zunächst  nur  Sache  ein- 

zelner Verbände  oder  bestimmter  Beamter, 
die  diese  Arbeit  schätzten,  so  wurde  seit  1911 
in  Preußen,  etwa  gleichzeitig  auch  in  an- 

deren Staaten,  planmäßig  die  staatliche  Mit- 
arbeit ausgestaltet.  Ein  Erlaß  des  Unter- 

richtsministers vom  18. /I.  1911  stellte  Mit- 
tel zur  Förderung  der  Jugendpflege  bereit 

und  gab  Anweisungen  für  ihre  Verwendung. 
Ihre  Verteilung  sollte  benutzt   werden,   um 

U  planmäßig  die  vorhandenen  Veran- 
Btaltungen  zu  einheitlichem  Wirken  zusam- 

I  >azu  dienen  Orts-,  Kreis-  und 
isse.  die  Mittel  von  Privaten, 

and    Behörden  auftreiben,  sie  mit 
lüchen  Zuschüssen  verwenden,  die 

durch  Bachliche  Förderung  — 
1 :  ri    .  Bücher,  Bilder, 

le  —  voranbringen   und    weiter  durch 
rieht       en    für   die    Vereins- 

r,   durch  •    .!     endpfleger 
und   -pfl<  rkung   er- 

forderlich ihre  'lau 
I  Ohrung    in    der 

doch  bei  den  alten   Verein!- 

der  Arbeiten  der  J 

e    EU    eni- 

lerung 

der  .  .f  der  Grundlage  freiwilligen die    pQhrung 
- 

Herkunft 

■  n. 

5.  Jugendbewegung.  Vergleiche. 
•    -      Viel- 

• 
in   di 

Bei  Ihn  war  die  Erziehung  dei  Jugend  — 

im  Grunde  auch  das  Ziel  der  Jugendpflege  — ■ 
als  Selbsterziehung  der  Jugend  gedacht. 
Schüler  höherer  Schulen  suchen  sich  —  seit 
Ende  des  19.  Jahrhunderts  —  vom  traditio- 

nellen Zwang  der  Schule  und  des  gesell- 
schaftlichen Lebens  zu  lösen,  um  in  einfachen, 

nat  ürlichen  Formen  sich  ein  Eigenleben  selbst 
zu  schaffen,  bei  dem  noch  Beziehung  zum 
Volksleben,  Wandern,  Volkslied,  Volkstanz 
eine  große  Rolle  spielen  und  ein  selbständiger 
Stil  des  Wanderns  und  der  Kleidung  am 
klarsten  nach  außen  hervortritt.  Aus  diesen 
Wandervögeln,  die  in  vielerlei,  sich  stets 
wandelnden  Bünden  bald  mit  bald  ohne 
Einfluß  Erwachsener  auftreten,  scheiden 
die  Älteren  — entsprechend  der  Altersgrenze, 
die  auch  in  der  Jugendpflege  eine  so  ent- 

scheidende Rolle  spielt  —  zu  neuen  Gemein- 
Bohaftsbildungen  aus,  die  auch  in  mancherlei 
Gestalt  (Freischaar)  ins  akademische  Leben 
hinüberreichen,  die  sich  unter  der  Bezeich- 

nung Freideutsch  (Deutsch  bis  ins  innerste 
Herz,  frei  von  äußeren  Bindungen  und  von 
innerem  Gewissenszwang)  1913  zum  Ersten 
Freideutschen  Jugendtage,  dem  Feste  auf 
dem  hohen  Meißner  zusammenfinden.  Hier 
entsteht  die  Meißner  Formel:  „Die  Frei- 

deutsche Jugend  will  aus  eigener  Be- 
stimmung vor  eigener  Verantwortung  mit 

innerer  Wahrhaftigkeit  ihr  Leben  gestalten. 
Für  diese  innere  Freiheit  tritt  sie  unter  allen 

Umstünden  geschlossen  ein."  Der  tiefste Kern  darin  ist  der  Glaube  an  den  Eigenwert 
der  Jugend  etwa  nach  dem  Worte  Eugen 
Dührings:  „Das  jugendliche  Alter  ist  kein 
bloßes  Mittel,  um  zu  einem  reiferen  zu  ge- 

langen, sondern  ein  Zweck  an  sich  selbst." Trotz  mancher  Änderungen  ist  jene  Formel 
der  Bewegung  gemeinsam  genlieben,  die 
nach  dem  Kriege  in  vielerlei  Gruppen  zer- 

fiel. Religiöse  und  philosophi.-che  Fragen, 
die  Stellung  zum  tätigen  Leben,  oft  in  ge- 

fühlsmäßiger und  intellektueller  Selbstbe- 
trachtung aufgehend,  die  Frage  des  Ver- 

b&ltnisses  der  Geschlechter  wie  der  Führer- 
wähl  —  beide  oftmals  verwirrt  — ,  vor  allein 
aber  die  politischen  Gegensatze  nach  der 
Revolution  haben  diese  bürgerliche  Jugend- 

bewegung vielfach  zerteilt;doch  ist  ein  Stück 
(i<  meinsamkeitsgefQhl  übriggeblieben.  Die 
starken  sozialistischen  Stimmungen  Bind  mit 
einem  großen  Teil  freideutsoher  nach  rechts 

.  wählend  andere  —  im  Anfang  der 
re  Teil  —  mit  vollen  Segeln  nach  links 
n,  sich  ui't  der  proletsj isoben  Ju  • 1  ■•/en  Buchten,  wo- 

ein   Teil,    die    Entschiedene    Jugend- 
1  iu  den  Kommunisten  Qber- 

1 1  ic  prolel  ariie beJ  ugend  b 
•  li  deutlich  von  der  bürgerlichen  und 

von  allen  Versuche!  unen   Wirkens 
<:,    geht    aus   allerlei   iczialdeinakrtr 
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tischer  Jugendpflege  hervor,  bei  der  sich 
oft  kaum  sagen  läßt,  ob  sie  dieser  oder 
jener  Form  zuzuweisen  ist.  Wenn  man 
eigentliche  Jugendbewegung,  die  von  innen 
heraus  aus  der  Jugend  entstand  von  organi- 

sierter, die  zwar  von  der  Jugend  getragen, 
aber  von  außen  von  Erwachsenen  angeregt 
wurde,  unterscheidet,  so  gehörten  die  meisten 
Formen  proletarischer  Jugendbewegung  zur 
letzteren.  Schon  1903  und  1904  entstehen  in 
Offenbach  und  Mannheim  Vereinigungen 
jugendlicher  Arbeiter,  die  mit  anderen  1906 
den  Verband  junger  Arbeiter  und  Ar- 

beiterinnen bilden,  der  1908  (Reichsvereins- 
gesetz) ebenso  aufgelöst  wird,  wie  die  nord- 
deutsche Vereinigungderfreien  Jugend- 

organisationen Deutschlands,  die  aus 
einem  Beiliner  Verein  der  Lehrlinge  und 
jugendlichen  Arbeiter  (gegründet  1904)  her- 

vorging. Entgegen  dem  Gewerkschafts- 
kongreß, der  eine  besondere  Jugendorganisa- 

tion nicht  für  erforderlich  hielt,  schuf  der 
Nürnberger  sozialdemokratische  Parteitag 
1908  die  Zentralstelle  der  arbeitenden 

Jugend  Deutschlands  (aus  Parteivor- 
stand, Gewerkschaft  und  Jugendlichen)  an 

deren  Stelle  1917  der  Hauptvorstand  des 
Verbandes  der  arbeitenden  Jugend 
Deutschlands  trat.  Heute  stehen  neben 
den  Jugendsektionen  der  Gewerkschaften 
mehrere  Arten  sozialistischer  Jugendbewe- 

gung, die  teils  ganz  politisch  wie  die  kommu- 
nistische Jugend  der  Parteitätigkeit  die 

Jugendarbeit  unterordnen  —  also  kaum  als 
Jugendbewegung  anzusprechen  sind  —  bis 
zu  anderen,  die  neben  der  selbstverständlichen 
sozialistischen  Grundstimmung  politisch  neu- 

tral sind,  wie  etwa  die  große  Arbeiter- 
jugend, die  der  Mehrheitssozialdemokratie 

äußerlich  nahe  steht  und  anderen  Gruppen, 
die  ganz  frei  von  Partei  allein  aus  Kräften 
der  Jugend  für  die  Jugend  wirken  wollen. 

Die  proletarische  Jugendbewegung  hat 
vieles  von  der  bürgerlichen  übernommen; 
den  Stil  des  Wanderns,  der  Kleidung,  Volks- 

tanz und  Volkslied,  wenn  auch  mit  manchen 
Abweichungen;  stärker  traten  solche  hervor 
beim  Gegensatz  zu  den  älteren,  der  von  der 
Klassengemeinschaft  überdeckt  wird,  beim 
Verhältnis  zur  Schule,  die  dem  Arbeiterkind 
vorwiegend  freundliche  Erinnerungen  hinter- 

läßt. Die  Beziehungen  der  Geschlechter, 
die  bei  allerNeugestaltung  in  der  freideut  sehen 
Bewegung  doch  dort  oft  zu  scharfer  Abgren- 

zung geführt  haben,  sind  bei  der  Arbeiter- 
jugend andere.  Versuche  zu  engerer  Ver- 

bindung sind  gescheitert,  dagegen  vielfach 
erfreuliche  persönliche  Annäherungen  und 
Beziehungen  vorhanden,  abgesehen  von  der 
Verschmelzung  der  kommunistischen  Flügel 
beider.  Dem  Willen  nach  ist  die  Arbeiter- 

jugend Massenbewegung,  sie  wirbt  eifrig 
neue  Anhänger  —  darin  der  Jugendpflege 

verwandt  — ;  in  Wirklichkeit  erfaßt  sie  nur 
eine  obere  Schicht  der  arbeitenden  Jugend- 

lichen (2 — 3  %)  und  wird  dadurch  der  bürger- 
lichen ähnlich,  die  Gemeinschaft  Gleich- 

gerichteter, also  Auswahl  ist.  Wenn  diese 
damit  die  Ablehnung  äußerer  Zwecke,  also 
Absichtslosigkeit  verbindet,  so  steht  die 
Arbeiterjugend  auf  dem  Boden  ihrer  Klasse, 
ihrer  wirtschaftlichen  Gemeinsamkeit  und 
gemeinsamer  Ablehnung  bürgerlichen  Wesens. 

Daß  trotz  Festhaltens  gemeinsamer  Welt- 
anschauung mit  den  Aelteren  eine  Jugend- 

bewegung gedeihen  mag,  zeigt  eine  dritte 
Gruppe,  der  Quickbornbund,  die  auf 
katholischem  Boden  für  Jugendliche  eine 
verwandte  Bewegung  wie  den  Wandervogel 
schuf  und  im  Altquickborn  etwa  der  frei- 
deutschen  Bewegung  parallel  läuft,  aber  nie 
katholische  religiöse  Stellung,  zum  Teil  mit 
Inbrunst,  festhält.  Etwas  Aehnliclies  liegt 
vor  bei  dem  Eindringen  von  Formen  der 
Jugendbewegung  in  die  Jugendpflege,  die 
mehrfach  hervortritt. 

Der  Gegensatz  beider  Richtungen  ist, 
wenn  man  auf  die  Art  der  gesellschaftlichen 
Gruppenbildung  zurückgeht,  nicht  so  scharf, 
wie  er  oft  hingestellt  wird.  Freilich  will  die 
Jugendpflege  Massenbewegung  sein,  die  Ju- 

gendbewegung aber  Auswahl;  aber  die  Ab- 
lehnung der  Erwachsenen  kann  die  letztere 

doch  nicht  davon  befreien,  daß  sie  bewußt 
(Quickborn,  Arbeiterjugend)  oder  unbewußt 
(Freideutsche)  von  den  geistigen  Strömungen 
ihrer  Zeit  abhängt  und  von  starken  Persön- 

lichkeiten dennoch  in  weitestem  Maße  be- 
einflußt wird.  Die  Gruppenbildung,  die  bei 

der  Jugendbewegung  von  der  Jugend  aus- 
geht, die  sich  ihre  Führer  sucht  und  auch 

Erwachsene  —  freilich  vorwiegend  jüngere, 
ihr  dem  Alter  nach  eben  entwachsene  er- 

wählt, vollzieht  sich  in  der  Jugendpflege 
sehr  ähnlich,  da  dem  Erwachsenen  schließlich 
nur  die  Jugendlichen  folgen,  die  ihm  ver- 

wandt sind,  deren  Wesen  und  Bedürfnisse  er 
richtig  zu  erfassen  weiß.  Nicht  mit  Unrecht 
spricht  man  davon,  daß  auch  die  Jugendpflege 
schließlich  nur  eine  Auswahl  erfasse.  Will 

man  darüber  hinaus,  so  hört  die  Freiwillig- 
keit auf,  man  kommt  zum  Zwang  und  damit 

zur  Kinder-  und  Jugendfürsorge.  Man  darf 
allerdings  nicht  übersehen,  daß  umgekehrt 
in  die  Fürsorge  Arbeitsformen  der  Jugend- 

pflege, ja  der  Jugendbewegung  eindringen. 
Aus  der  Freiwilligkeit  als  wichtigster  Grenze 
von  Jugendfürsorge  und  Jugendpflege  folgt, 
daß  das  Wirken  des  Staates  bei  der  Jugend- 

pflege an  die  engen  Grenzen  der  Förderung 
durch  Zuschüsse  und  Beratung  gebunden 
ist;  in  diesen  Grenzen  kann  es  aber  auch 
der   Jugendbewegung  zugute  kommen. 
Literatur:  Sehr  vieles  in  den  Veröffentlichungen 

der  Zentralstelle  für  Arbeiterwohlfahrt 
bei  Heymann-Berlin,   und   in    dem  Ratgeber 
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für  Jugendvereinigungen,  Ebenda.  Viele  An- 

gaben m  den  beiden  Büchern  :  l'r.  Ihtcnsina, 
Handbuch  der  Jugendpflege,  1913.  —  Hertha 
Siemering,  />/<  ,/,  utachen  Jugendpflegeiferbände, 

■  —  Festschrift  :«r  Jahrhundertfeier 
d,  r  Geburt  Kolpings  1910.  —  Hubert  Schweitzer, 
Hoepitien  und  Ledigenheime  der  kath.  Gesellen- 
pereine,  /.''//.  —  </<»/(.  Honnef,  Handbuch  für 
bah.  Jugendvereinigungen  1906.  —  August 
Pieper,  Jugendfürsorge  und  Jugendvereine, 

--  Die  Arbeiterjugendpflege:  Bei- 
träge :nr  JÜngUngtpädagogik  und  Jugendpflege 

(viele  Hefte).  —  Bernhard  Jauch,  Moderne 

Jugendpflege,  1915. —  1'.  hriitz.   Handbuch  der 
I  tleitung  für  Jungfrauenvereine,  1910.  — 
/.  i. /IHK«'/.- -  h iih iic.  Die  Organisation  der 
Putron  Huri    Krummacher, 

tng.    Jünglingsvereine,    1894.    —    Ernst 
II  ii  rt  um  im,  Geschichte  des  ostdeutschen  Jung* 

Ungsbundes,  1906.  —  Martin  Jaeger,  Männliche 

■'.   1918.   —  Weigle,    DU    Arbeit   in   den 
bibelkreisen,  1919.  — Paul  Hasse,   Leit- 

für weibliche  Jugendpflege,   8  Bde.    1910, 
KoUnar  von  der  Gölte,  Jung-Deutsch- 

land,  1911.    —  Hans  Obermayer,    l>i<    Wehr- 
■i,  1918.  —  Christliche  Gt  wt  rkschaften 

h  /id.  1911.  —Guttemplt  rjugend  191  ',■  — 
//.  i     Schomburg,   l>>r   Wandervogel,  1917. — 
Hans  titulier.    Wandervogel.     Geschichte  einer 

Feile,    1918.    —    .1.     Messer. 
■  gung   (Ihr    Vi  rlauf 

■  .  —  Frt  idt  utscht  rJugt  ndtag  l'.'i.:, 
—  tformann   Körber,    Du  freideutsche 

Karl     harn.     !>!• 

Jugendbewegung,      1910.      —      G. 
Wyneken,  JugendhuUur,    1914.    — 
/;.   Jode,    Jugendbewegung  und   Jugendpflege, 

—  l/udwig    Prämie,    Du    jugendlichen 
•  !     ihre     Organisation,      1906. 

Herrmann     Kranold,     Arbeiterjugend     und 

mg,    1907.    —    /•.'«/ k-i'/i Hörnte,  Jugt  ndt  rzit  hung     und 

■  gung,  1919.  —  /'  i     II  i 
/     •  .'/,  1980.  —  Friedrieh 

Mesenbrtng,    Du   Geschieht*   der  sozialistischen 
■  ,dh.  n,  ijung    in     I 
I  ,'  Carl 

Bond  '  J  .  gung    in i  htigung 

I 

I  .!  •■  //;  ii  ii  di  . 

I 
'  •/    und  kath. 

ii,  i  -.  ii, , 

II.   ,n 

I 

' 
«  /■  i       i     Klumkfi 

Lehrer  tätig  und  erwarb  sich  als  Autodidakt 
große  Kenntnisse,  besonders  in  fremden  Sprachen. 
1770  bezog  er  die  Universität  Strasburg,  um 
Medizin  zu  studieren,  und  trat  dort  mit  Goethe 

in  engeren  Verkehr.  1772  ließ  er  sich  in  Klber- 
feld  als  Arzt  nieder  und  zeichnete  sich  durch 

seine  Staroperationen  aus.  1778  erhielt  er  eine 

Anstellung  an  der  Kamera] schule  in  Kaisers- 
lautern und  siedelte  1784  mit  dieser  Anstalt  nach 

Eeidelberg  über.  1787  wurde  er  Professor  der 
( lekonomie  und  Kameralwissenschaften  in  Mar- 

burg, kehrte  aber  1804  nach  Heidelberg  zurück. 
Als  Nationalökonom  gehörte  er  der  absolu- 

tistisch-eklektischen Schule  an,  welche  in  Deutsch- 
land während  der  zweiten  Hälfte  des  18.  .lahrh. 

unter  dem  Einflüsse  von  Sonnenfels  blühte. 
Von  seinen  zahlreichen,  heute  veralteten, 

staatswissenschaftlichen  Werken  über  Landwirt- 

schaft, Fabrikwesen,  Handel,  Finanzen,  Karaeral- 
rechnungswesen  usw.  seien  nur  folgende  ge- 

nannt: Grundlehre  sämtlicher  Kanieralwissen- 

schaften,  Mannheim  177'J.  —  Lehrbuch  der 
Staats-  und  Polizeiwissenschaft,  Leipzig  1788. 
—  Lehrbuch  der  Finanzwissenschaft,  Leipzig 
1789.  —  Lehrbuch  der  Kameralwissenschaft, 
Marburg  1790.  —  System  d.  Staatswirtschaft, 
TL  1  auch  ll.  d.  T. :  Grundlehre  der  Staatswirt- 

schaft, Marburg  1792.  —  Seine  gesammelten 
Werke  erschienen,  14  Bde.  Stuttgart  1835-39 
und  12  Bde.  ebd.  1841-42. 

VA.  über  Jung-Stilling:  Seine  Autobio- 
graphie: Heinrich  Stillings  .lugend,  Berlin  1777; 

II.  St  Junglingsjahre,  ebd.  1778;  II.  St.  Wander- 
jahre, ebd.  1778;  II.  St.  häusliches  Leben,  ebd. 

1789;  11.  St.  Lehrjahre,  ebd.  1804.  Neue  Aufl. 
u.  d.  T.: Heinrich  Stillings  Leben.  6  Bde.,  Berlin 
1806.  Den  Schluß  dazu  bildet:  Heinrich  Stillings 
Alter,  hrsg.  von  Schwarz,  Heidelberg  1S17.    Die 

Autobiographie  erlebte  zahlreiche  Auflagen.  — 
Mensel,  Das  gelehrte  Teutschland,  5.  Aufl.. 
Bd.  III.  X,  XI.  XIV.  XVIII,  XXIII,  Lemgo 

1797  -1831.  Krsch-(. ruber,  Allgemeine  Enoy- 

clop&die,  Sekt  i. m  2,  TL  28,  Leipzig  1861.  - 
Röscher,  Gesch.  d.  Nationalökonomik,  München 

S.  662H.  Allgemeine  Deutsche  Bio- 
ie.  p,d.  XIV.  l.eip/i-  lssi.  Stieda,  Die 

Nationalökonomie  als  Universitatswissenschait, 
Leipzig  1906  (      Abhandl.  d.  KgL  Sachs,  I 
.1.   Wi-  -..    Bd.    1.1V,   Nr.  2).    -    Vgl.  ferner:   Goe- 

deke,   Grundriß  /.  Gesch.  der  deutschen  Dich- 
2.  Aufl.,  Bd.   IV,  B.  270«.;  Bd.  VII.  s. 

i    Mt.        Jung-Stilling,  E.  Erinnorun       ib 
Gedieh  .  im.  n  1917. 

M,  ilzrt. 

Jnng*ätllllng  (eigentlich  Johann 
II.  iiirii  h    .hm:'.. 

Jimsehek,  Pram  ><»n. 
Vrad  in  Ungarn  am  2  i    1 1 

.    ii   1910.  Ei  erhii  ll  i    ■ 
j.  am  12    IX.  17 ;  ndi    iur  hische« 

l\.  l-i ,  wurde 
.    o    Prod     or  (ui 

. 
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derselben  Eigenschaft  an  jene  in  Innsbruck  be- 
rufen. Hier  erhielt  er  die  ordentliche  Professur 

im  Oktober  1885.  1887  wurde  er  unter  Beibe- 
haltung von  Titel  und  Charakter  eines  Uni- 

versitätsprofessors als  Regierungsrat,  1895  als 
Hofrat,  1905  als  Präsident  der  k.  k.  statisti- 

schen Zentralkoinmission  in  Wien  angestellt 
und  nahm  als  solcher  hervorragenden  Anteil 
an  den  Arbeiten  auf  dem  Gebiete  der  admini- 

strativen Statistik  Oesterreichs.  Als  Mitglied 
des  internationalen  statistischen  Instituts  seit 

1888  sowie  als  Ehrenmitglied  der  Royal  Stati- 
stical Society  seit  1894  und  anderer  statistischer 

und  staatswissenschaftlichei  Vereinigungen  hat 
er  vielfach  mit  Erfolg  an  der  Ausgestaltung  der 
Gleichmäßigkeit  der  statistischen  Erhebungen 
der  verschiedenen  Länder  mitgewirkt.  Bis  zu 
seinem  Tode  trug  er  auch  an  der  Wiener  Uni- 

versität Statistik  und  Staatsrecht,  an  der  k.  u.  k. 
Kriegsschule  in  Wien  Staats-  und  Völkerrecht  vor. 

Er  veröffentlichte  an  staatswissenschaftlichen 
Schriften: 

a)  in  Buchform:  Personal-  und  Realunion, 
Berlin  1878.  —  Beiträge  zur  Darstellung  des 
Rechtes  der  Landtage  und  ihrer  Mitglieder, 
Wien  1879.  (Selbstverlag.)  -  Die  Volkszählung 
von  1880  in  Oesterreich-Ungarn.  Im  Anhange 
die  Zählung  von  1879  in  Bosnien  und  der  Her- 

zegowina, Czernowitz  1882.  —  Hübner,  Geo- 
graphisch-statistische Tabellen  aller  Länder  der 

Erde,  herausgegeben  seit  1884  jährlich,  Frank- 
furt a.  M.  —  Hübner,  Statistische  Tafel  aller 

Länder  der  Erde,  herausgegeben  seit  1884  jähr- 
lich, ebda.  —  Uebersichten  der  Weltwirtschaft. 

Begründet  von  Neumann-Spallart.  Hrsg.  Jahrg. 
1885  —  89  mit  Ergänzungen  teilweise  bis  1895 
und  Jahrg.  1890—1902  mit  Ergänzungen  teil- 

weise bis  1904.  Berlin  (später  München)  1896 
—1905.  —  Die  Ortsgemeinde  und  die  Ortschaft 
in  der  Wählerklasse  der  Städte,  Märkte  u.  In- 
dustrialorte  im  österr.  Wahlrechte,  Wien  1895. 
—  Die  österr.  Städte  in  der  Reichsratswahl- 

ordnung, Wien  1896.  —  Oesterreichisches  Städte- 
buch. Statistische  Berichte  von  größeren  Öster- 
reich. Städten,  Hrsg.  Bd.  XI,  Wien  1906.  - 

Brachelli,  Staaten  Europas.  Hrsg.  5.  Aufl.,  Leip- 
zig 1907. 

b)  Zahlreiche  Aufsätze  in  folgenden  Zeit- 
schriften und  Sammelwerken:  Grünhuts  Zeit- 

schrift für  privates  und  öffentliches  Recht;  Jb. 
f.  G.  u.  V.;  Hartmanns  Zeitschrift  für  Ge- 

setzgebung (Berlin);  Oesterreichische  Zeitschrift 
für  Verwaltung;  Bukowinaer  Rundschau;  Volks- 

wirtschaftliche Wochenschrift;  Zeitschr.  f. 
Staatsw.;  Statistische  Monatsschrift;  Kettelers 
Zeitschrift  für  wissenschaftliche  Geographie; 
Veröffentlichungen  des  IV.  demographischen 
Kongresses;  Bulletin  des  internationalen  statist. 
Instituts;  In  Scobels  Geographischem  Hand- 

buch zu  Andrees  Handatlas:  Die  Abschnitte 
Weltproduktion  und  Welthandel,  3.  Auflage 
S.  868—911;  In  Mayrs  Allgem.  statistischen 
Archiv. 

In  den  Berichten  des  internationalen  land- 
wirtschaftlichen Kongresses  in  Budapest  1896: 

Der  Preisniedergang  der  Cerealien,  Hauptbericht 
S.  372-404  und  Compte  Rendus  S.  388-392. 
—  In  dem  Bericht  über  den  XIV.  Internat.  Kon- 

greß für  Hygiene,  Berlin  1908,  III,  S.  1451-65: 

Entwicklung  d.  Fruchtbarkeit  d.  Völker  Europas 
im  19.  Jahrh. 

Juraschek  lieferte  ferner  zahlreiche  Artikel 
für  die  drei  ersten  Auflagen  dieses  „Handwörter- 

buchs". Außerdem  sind  in  mehreren  Zeitschriften, 

vor  allem  in  der  „Statistischen  Monatsschrift", viele  und  oft  sehr  ausführliche  Rezensionen 
Jurascheks  zum  Abdruck  gebracht. 

Vgl.  über  Juraschek:  Statist.  Monatsschrift, 
Brunn,  N.  F.  Jg.  XV,  1910,  S.l-5.  -  Biograph. 
Jahrb.  u.  deutscher  Nekrolog,  Bd.  XV,  1910, 
S.  183-190.  -  Meitzel. 

Justi,  Johann  Heinrich  Gottlob  von, 
geb.  1705  (oder  1717  oder  1720)  zu  Brücken 
(Kreis  Sangerhausen);  diente  1741—42  im  preu- 

ßischen Heere;  studierte  1742—44  in  Witten- 
berg Jura  und  Cameralia;  lebte  in  Dresden  und 

Sangerhausen;  erhielt  1747  von  der  preußischen 
Akademie  der  Wissenschaften  einen  Preis  für 
sein  Werk  über  die  Monaden;  folgte  1750  einem 
Rufe  als  Professor  der  Kameralistik  und  deut- 

schen Beredsamkeit  an  das  neu  errichtete  There- 
sianum  in  Wien;  ging  1755  als  Polizeidirektor 
und  Dozent  für  Nationalökonomie  nach  Göt- 

tingen; war  1757—58  in  dänischen  Diensten; 
1765  berief  ihn  Friedrich  II.  mit  dem  Charakter 
eines  königl.  preußischen  Berghauptmanns  als 
Oberaufseher  der  fiskalischen  Bergwerke  Preu- 

ßens nach  Berlin.  1768  unter  der  unbewiesen 
gebliebenen  Anschuldigung,  staatliche  Gelder 
unterschlagen  zu  haben,  abgesetzt,  starb  er  am 
20./VII.  1771  als  Gefangener  auf  der  Festung 
Küstrin. 

Justi  ist  der  erste  deutsche  Systematiker  der 
Staatswissenschaften;  besonders  der  Polizeiwirt- 

schaft, Finanzwirtschaft  und  industriellen  Be- 
triebslehre. Als  Nationalökonom  steht  er  in 

seinen  Schriften  der  ersten  Periode  (besonders 
in  seiner  Staats  Wirtschaft)  auf  dem  Boden  des 
Merkantilismus;  in  seinen  späteren  Arbeiten  ist 
der  Einfluß  Montesquieus  und  der  Enzyklopä- 

disten zum  Durchbruch  gekommen,  und  Justi 
bezeichnet  in  denselben  mehr  den  Anfang  phy- 
siokratischer  als  die  Herrschaft  merkantilisti- 
scher  Lehrmeinungen  (Inama-Sternegg). 

Justi  veröffentlichte  von  staatswissenschaft- 
lichen Schriften  in  Buchform:  Von  der  Ab- 

tretung des  Reichslehns  im  Frieden  mit  aus- 
wärtigen Mächten,  Wien  1751.  —  Gutachten 

von  dem  vernünftigen  Zusammenhange  und 
praktischen  Vortrage  aller  ökonomischen  und 
Kameralwissenschaften  usw.,  Leipzig  1754.  — 
Entdeckte  Ursachen  des  verderbten  Münzwesens 

in  Deutschland,  Leipzig  1755.  -  Neue  Wahr- 
heiten zum  Vorteil  der  Naturkunde  und  des 

gesellschaftlichen  Lebens  der  Menschen,  12 
Stücke  in  2  Bdn.,  ebd.  1754-58.  (Enthält  u.  a.: 
Betrachtung  über  die  genuesischen  Lotterien. 
—  Vorschlag  von  Verbindung  der  Feuerasse- 
kuranzassozietäten  mit  einer  Leihebanko  auf 

die  Häuser.)  -  Staatswirtschaft,  oder  systema- 
tische   Abhandlung    aller    ökonomischen    und 
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Kamoral wissenschaf ten,  die  zur  Regierung  eines 
Landes  erfordert  worden,  ebd.  1755;  dasselbe, 
2.  Aufl.,  1756.  —  Göttingische  Polizeiamtsnach- 
richten  oder  vermischte  Abhandlungen  zum 
Vorteile  des  Nahrungsstandes  aus  allen  Teilen 
der  ökonomischen  Wissenschaften  vom  Munat 

Juni  1766  bis  Juli  1757.  Göttingen  1757.  — 
Grundsätze  der  Polizeiwissenschart  in  einem 

vernünftigen,  auf  den  Endzweck  der  Polizei  ge- 
gründeten Zusammenhang,  zum  Gebrauche  aka- 
demischer Vorlesungen  gefaßt,  ebd.  1756;  2.  Aufl., 

1769;  3,  Aufl.,  vermehrt  von  .1.  Beckmann,  1782. 
—  Der  handelnde  Allel,  welchem  der  kriege- 

rische Adel  entgegengesetzt  wird,  ebd.  1756.  — 
Vollständige  Abhandlung  von  den  Manufakturen 
und  Fabriken.  2  Bde.,  Kopenhagen  1758—61; 
dasselbe,  2.  Aufl.,  herausgegeben  von  J.  Beck- 

mann, Berlin  I7v|i;  dasselbe,  '■'<■  Aufl.,  1788.  — 
Die  Chimäre  des  Gleichgewichts  von  Europa, 
aus  den  wichtigsten  Gründen  der  Staatskunst 
erwiesen    und    aus    den    neuesten    Weltbegebcn- 
beiten  erläutert.  2  Teile,  Altena  1758.  —  Die 
Chim&re  des  Gleichgewichts  der  Handlung  und 
Schiffahrt,  Altona  1759.  —  Fortgesetzte  Be- 

mühungen zum  Vorteil  der  Naturkunde  und 
des  -liehen    Lebens    des    Menschen, 

Bcke,   Berlin  und   Stettin  1759  —  61  (Fort- 
L   ..Neuen   Wahrheiten"  s.  o.).    —    Der 

Grundriß  einer  guten  Regierung,  Frankfurt  a.  M. 
I.    —   Die  Folgen  der  wahren  und  falschen 

Staatskun<t  in  der  Geschichte  des  l'sainmitichus. 
n  Egypten  und  der  damaligen  Zeiten, 

le.  ebd.  1769—60.    -    Die  -Natur  und  das 
Staaten  als  die  Grundwissenschaft 

der    Staatskunst,    der   Polizei   und   aller   Regie- 
Dsehaften,  desgleichen  als  die  Quelle 

gehandelt  Berlin  17C0;  dasselbe 
JL  mit  Anmerkungen  von   EL   G.  Siheide- 

man  und   Leipzig   1771.    —   Abhand- 
en der  llaeht,  Glückseligkeit  und  Kredit 

Ulm     1  TG<  i.     —     Oekonomische 
iften  über  die  wichtigsten  Gegenstände  der 
-     und     Landwirtschaft,     L'     Bde.,     Berlin 

itelausgabe,  1766—67. 
—  Die  Grundve-te  zu  der  Macht  und  Glück- 

seligkeit d    oder   ausführliche    Vor- 
mten  Polizeiwissenschaft, '-'  Bde., 

61.  -  Abhand- 
lung  von   der   Vollkommenheit   der   Landwirt- 

&ehift    und    d.  r  Kultur    der    Linder, 
politische  und  Finanz- 

Kameral- 
und    .  .   Teile,    Kopenhagen    I7»;i 
- 1".  •  ■  Von  der   Finanzver- 
walt  .  impft   darin Vbaandlung 

(JuKti  will 
hrift 

über 
die    •  worin • 

die 
LiH. 
Auf!  I    da« ■ 

.faktur-  und  Fal 
—  La   chimere    de    !  ■ 
de   la   navigation,    Kopeal  . 

schritt  gegen  Maubert  und  dessen  „Irrlehre" 
von  der  Handelsbilanz.)  —  System  des  Finanz- 

wesens nach  vernünftigen,  aus  dem  Bndzweck 
der  bürgerlichen  Gesellschaft  und  aus  der  Natur 
aller  Quellen  der  Einkünfte  des  Staates  herge- 

leiteten Grundsätzen  und  Regeln  ausführlich 
abgehandelt.    Halle  17(16. 

Justi  war  Herausgeber  des  Werkes:  Deutscho 

Menioires,  oder  Sammlung  verschiedener  An- 
merkungen, die  Staatsklugheit  und  das  Kriegs- 

wesen  betreffend,  3  Bde.,  Wien  1750.  —  Von 
der  technischen  Abteilung  der  Diderot-  und 
d'Alembertschen  Enzyklopädie  „Description  des 
arts  et  metiers"  übersetzte  er  die  4  ersten  Bde. 
u.  d.  T. :  Schauplatz  der  Künste  und  Hand- 

werke usw.,  Berlin  1762  —  65. 

Vgl.  über  Justi:  (Madame)  D.  M.,  Pr6cis 
histonque  sur  la  vie  de  Mr.  Justi  in  „Journal 
des  Scavans  combinß  avec  les  meilleurs  joumaux 

anglois,  Amsterdam",  Sept.  1777,  S.  46U.  — 
Jon.  Beckmann  in  d.  Physika!.  Ökonom.  Biblio- 

thek, Bd.  X,  1779,  S.  458.  -  Pütter,  Akade- 
mische Gelehrtengcschichte  von  der  Universität 

Gottingen,  2  Bde.,  Göttingen  1765-88,  Bd.  I, 
S.  113,  Bd.  II,  S.  68.  -  Hock  im  Magazin  d. 
Staatswirtschaft  u.  Statistik,  Bd.  I,  Weimar 
1797,  S.  29  ff.  -  (Salzmann),  Denkwürdig- 

keiten aus  dem  Leben  ausgezeichneter  Deutschen 

des  Ib.  Jahrb.,  Schnepfenthal  1802,  S.  681  ff.  - 
Beckmann,  Vorrat  kleiner  Anmerkungen,  3. 
Sammlung,  Güttingen  1806.  —  Meusel,  Lexikon 
der  von  1750  —  1800  verstorbenen  deutschen 
Schriftsteller,  Bd.  VI,  Leipzig  1806.  -  Erscb 
und  Gruber,  Enzyklopädie,  2.  Serie,  Teil  30, 
Leipzig  1853,  S.  15/16.  —  Kautz,  Theorie  und 
Geschichte  der  Nationalökonomik,  Bd.  11,  Wien 
1860,  S.  292/93.  -  Röscher,  J.  IL  G.  Justi,  in 
Arch.  für  sächsische  Geschichte,  Bd.  VI,  Leipzig 
1867,  S.  76ff.  -  Derselbe,  Gesch.  d.  Nat.,  Man- 

chen 1874,  S.  444 ff.  -  Wahker,  Schutzzölle, 
bisse/,  faire  und  Freihandel,  Leipzig  1880,  S. 
568/69.  —  Allgemeine  deutsche  Biographie, 
BA  MV,  Leipzig  1881,  S.  717.  -  bfarchet,  Stu- 

dien über  die  Entwicklung  d.  Verwaltungslehre 
in  Deutschland,  München  u.  Leipzig  L8B6.  — 
G.  Deutach,  Justi  und  Bonnenfeig  [Z.  f.  St., 
Bd.  XLIV,  18«8,  S.  i35ii.i  Derselbe,    J. 
IL     (i.     v.    Justi     (ebd.     Bd.    XL V 

i64ft).   -   Derselbe,    Job,   GottL  \.  Justi, der   ei  te   l.einer   der    Kameralwissenschaft    in 

rreich,  in   Oesterr.-ungar.   Revue   (Wien), 
Januar     1890.  Iii:'iam.     Justi    (in     l'.ih'i  :i\  e, 
Dictionary,   voL  IL   B.  499,   London   1896).   — 

■  hnf't  zur  Feiei  4   160  jähr.   Be  U  beni  d. ( ,.  .  d,   v. :         i  I  ii.     Beitrl 

i  lel(  I  ■  i        ngen       Bei  lin    18  U. 
[    Pn  n  dorff,  .1.   H.  G.  v.  Justi 

■  ii  [ .■.  ii  dt  r   Kgl   Gi  .  d.   v.  i  ..  in   Göt- 
n.     Philoloe.-Hut  Kl  IL   I).   - 
la,  Die  NationalOkonomii   all  i  m\o  itate- :■    i         Abhandl.    d.    L 

d    Wi     ,    Bd     Liv,    Nr.   l'i.         Jaegei     Ver- 
uiebteo  von  B   I 

and   J.    IL    G.   \.   Justi   aber  ilden- 
tilrui  "        ten  1910.    '  Erla 
l'iui.  DI      von  1910.)  MeiUeL 
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Justizstatistik. 

1.  Begriff  und  Bedeutung.  2.  Deutschland. 
'S.  Ausland. 

1.  Begriff  und  Bedeutung.  Das  soziale 
Leben  beruht  auf  dem  Recht. 

Ein  gesellschaftliches  Zusammenwirken 
ist  nur  möglich,  wenn  Wechselbeziehungen 
vorliegen,  wenn  das  Verhalten  der  Indivi- 

duen sich  gegenseitig  ergänzt,  dem  Recht 
auf  der  einen  eine  Pflicht  auf  der  anderen 

Seite  entspricht.  Der  erste  Anfang  gesell- 
schaftlichen Zusammenlebens,  dessen  wach- 

sende Ausdehnung  und  innigere  Verflech- 
tung setzen  äußere  Regeln  voraus,  deren 

wichtigsten  Bestandteil  die  Rechtsnormen 
bilden.  Das  menschliche  Gesellschaftsleben 
stellt  sich  in  weitem  Umfange  dar  als  ein 
Eingehen  und  Aufheben  von  Rechtsverhält- 

nissen. So  wird  die  Erforschung  der  Vor- 
gänge des  Rechtsverkehrs  die  Erkenntnis 

der  Bewegungen  fördern,  die  auf  dem  Ge- 
biet des  sozialen  Lebens  sich  vollziehen. 

Dies  gilt  im  besonderen  für  die  Betrach- 
tung des  Wirtschaftslebens.  Eine  Inventur 

der  Volkswirtschaft  ist  nur  in  großen  Ab- 
ständen möglich:  die  Fülle  des  Materials, 

die  Schwierigkeiten  der  Durchführung,  die 
Dauer  der  Verarbeitung  verbieten  häufige 
Wiederholungen.  So  sind  die  Zwischen- 

zeiten lang,  und  es  ist  um  so  notwendiger, 
über  die  Veränderungen  Buch  zu  führen. 
Ein  umfassendes  Bild  dieser  Vorgänge  zu 
gewinnen  ist  schwer,  da  immer  nur  einzelne 
Reihen  von  Erscheinungen  erfaßt  werden 
können.  Daher  müssen  möglichst  alle  Tat- 

sachen gesammelt  werden,  die  für  die  Be- 
wegungen im  Wirtschaftsleben  symptoma- 

tische Bedeutung  haben,  so  auch  die  Tat- 
sachen des  bürgerlichen  Rechtsverkehrs. 

Durch  ihre  Verbindung  ist  die  Einsicht  in 
den    Gang   der   Entwicklung   zu   gewinnen. 

Die  Erscheinungen  des  Gesellschafts- 
lebens betrachten  wir  unter  zwei  verschie- 
denen, selbständigen,  grundlegenden  Gesichts- 

punkten: erkennend  und  bewertend.  Auch 
dieser  zweiten  Richtung  sozial  wissenschaft- 

licher Untersuchung  vermag  die  Betrachtung 
des  Rechtslebens  zu  dienen;  es  bieten  die 
Eingehung  und  Lösung  bestimmter  Rechts- 

verhältnisse, vor  allem  aber  die  Verletzung 
von  Rechtsgütern  die  Tatbestände  von  Wert- 
urteilen. 

Die  Vorgänge  des  sozialen  Lebens  stellen 
sich  dar  in  Massenerscheinungen.  Die  Sta- 

tistik ist  berufen,  diese  zu  erfassen,  zu  ordnen, 
zu  interpretieren.  So  wird  die  Statistik 
der  Erscheinungen  des  Rechtslebens, 
die  Justizstatistik,  ein  bedeutsames  Ele- 

ment für  die  Erkenntnis  und  Beurteilung 
der  sozialen  Phänomene. 

Diesem  umfassenden  Begriff  der  Justiz- 
statistik   stellt    der    Sprachgebrauch    noch 

einen  engeren  Sinn  gegenüber;  er  be- 
zeichnet als  Justizstatistik  die  Statistik  der 

Geschäftstätigkeit  der  Gerichte,  im  beson- 
deren der  Rechtsprechung  in  ihren  pro- 

zessualen Eigentümlichkeiten. 
Der  Inbegriff  der  Normen,  auf  Grund 

deren  die  Beziehungen  zwischen  den  Glie- 
dern der  Gesellschaft  geknüpft  und  gelöst 

werden,  ist  das  Privatrecht;  die  Sätze,  die 
den  Schutz  der  Rechtsgüter  zum  Gegenstand 
haben,  sind  die  des  Strafrechts.  Auf  beiden 
Gebieten  ist  Voraussetzung  für  die  Erfassung 
der  Tatbestände  deren  Verzeichnung  durch 
staatliche  Organe,  die  die  Rechtsbestim- 

mungen auf  den  einzelnen  konkreten  Fall 
anwenden.  Die  Erscheinungen  des  bürger- 

lichen Rechtslebens  sind  zahlenmäßig  nur 
festzustellen,  sofern  die  Eingehung,  Ent- 

scheidung oder  Lösung  der  Verhältnisse 
durch  eine  amtliche  Stelle  erfolgt;  die  Ver- 

letzungen von  Rechtsgütern  sind  nur  in 
den  Fällen  zu  erfassen,  in  denen  die  Staats- 

gewalt eingreift.  So  gelangt  nur  ein  Teil 
der  Tatbestände  in  der  Justizstatistik  zur 

Darstellung.  Dies  ist  stets  zu  berücksich- 
tigen, sollen  Fehlschlüsse  vermieden  werden. 

Die  Kriminalstatistik  z.  B.  erfaßt  von  den 
unsozialen  Handlungen,  welche  gegen  die 
Strafgesetze  verstoßen,  nur  diejenigen,  die 
entdeckt,  verfolgt  und  abgeurteilt  werden. 
Sollen  ihre  Ziffern  für  die  Untersuchung 
verwertet  werden,  in  welchem  Umfang  und 
auf  welche  Weise  der  Friede  der  Gesell- 

schaft gefährdet  wird,  so  muß  der  Anteil 
der  nicht  entdeckten,  verfolgten  und  ab- 

geurteilten Straftaten  berücksichtigt  werden. 
Das  gleiche  gilt  für  die  Verwertung  der 
Statistik  der  bürgerlichen  Rechtsangelegen- 

heiten. Zu  diesen  grundsätzlichen  Bedenken 
treten  Einzelerwägungen.  So  liegt  es  z.  B. 
nahe,  die  Veränderungen  in  der  Zahl  der 
Schuldklagen  auf  Verschiebungen  der  Kon- 

junkturen zurückzuführen;  dieses  sicher 
nachzuweisen  ist  aber  mit  dem  heutigen 
Material  nicht  möglich.  Eine  Zunahme 
der  Schuldklagen  kann  auf  eine  Vermeh- 

rung der  Schuldverhältnisse  überhaupt 
zurückgeführt  werden,  die  dann  wieder 
eine  Vermehrung  der  Streitigkeiten  nach 
sich  zieht.  Es  kann  aber  auch  eine  Ver- 

schlechterung der  wirtschaftlichen  Lage  von 
der  gleichen  Zahl  der  Schuldverhältnisse 
einen  größeren  Teil  wegen  Unvermögens  des 
Schuldners  vor  die  Gerichte  bringen.  Die 
Ursachen  einer  Zunahme  der  vermögens- 

rechtlichen Streitigkeiten  können  in  einer 
günstigen  Konjunktur  liegen,  deren  gute 
wirtschaftliche  Aussichten  den  Geschäftsmann 

anregen,  Kredit  zu  nehmen,  den  einzelnen 

zu  größeren  Anschaffungen  für  seinen  persön- lichen Bedarf  bestimmen,  auch  wenn  die 
Mittel  im  Augenblick  nicht  vorhanden  sind, 
und  andererseits  das  Vertrauen  auf  Seiten 
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der  Gläubiger,  also  deren  Neigung  zur  Kredit- 
gewährung erhöhen.  Jede  Ausdehnung  des 

Kredits  vermehrt  dann  die  Zahl  der  Schuld- 1 
verhältnisse  und  damit  die  Anlässe  zu  ver- 

mögensrechtlichen Streitigkeiten.  June  an- 
günstige wirtschaftliche  Lage  wiederum  ent- 

riehl  dem  Schuldner  die  Mittel  zur  Erfüllung 

früher  eingegangener  Verpflichtungen,  nötigt 
ihn,  Konsumtionskrafi  im  üebermaß  in  An- 

spruch zu  nehmen  uml  trägl  BO  auch  zur 
Vermehrung  der  Prozesse  bei  Dazu  kommt, 
daß  die  Umstände,  welche  die  Vermehrung 

oÄer  Verminderung  «1er  Prozesse  herbei- 
führen, weiter  zurückliegen  können;  der 

Kreditgeber  wird  je  nach  dem  Vertrauen 
zu  dem  Schuldner  und  seinen  eigenen 
Mitteln  warten. 

Für    tue    Betrachtung   des    bürgerlichen 
Verkehrs  liefert  die  Statistik  der  frei- 

willigen, der  streitigen  Gerichtsbarkeit  und 
der  Zwangsvollstreckungen  das  Material. 
Dieses  isl  bisher  in  geringem  Umfange  ver- 

wertet. Nur  die  Statistik  der  Zwangsver- 
steigerungen, der  Konkurse  und  der  Ehe- 

scheidungen hat  weitere  Beachtung  gefunden 
und  ist  zur  Beantwortung  sozialer  Fragen 
herai  Es  sind  jedooh  nicht  allein  die 

Katastrophen  auf  dem  (leinet  des  bürger- 
lichen Rechtslebens  von  Interesse,  auch  die 

übrigen  Vorgänge  vermögen  zur  Erkenntnis 
Entwicklung     wertvolle     Anhalte      zu 

::.     In  viel  weiterem  Umfange   ist  die 

Statistik  der  Strafrechtspflege  in  ihren  ver- 
schiedenen Teilen  ausgebaut  und  verwertet 

word 

ler  allgemeinen  Bedeutung  der  Sta- 
Recht8Verkehrs  für  die  Erkenntnis 

und    Beurteilung    der    Erscheinungen    des 
Lebem  tritt  ihr  Wert  für  die  Lösung 
t  konkreter  Aufgaben.     Zunächst 

dient    -i>-   der    Verwaltung,   der   sie   da-    Ma- 
.   für   die   Organisation   der   Behörden 

ie  dem   Geseti 

und  baft  die  l'nterl 
r  1      tungen  di  t  Recht  •- 

pf|.  i  Forderungen,  die  au  sie  zu 
stelle!  muß  auf  de-  Statistik  zurück- 

greifen.   l»ie  Kritil  tehenden  Rechte 
braucht   Anhalte,   um  zu   sehen,   welche  Tat- ■•■II   vorwiegend ■    chen 

•     die     W'ir- 

kungen  der  Ge*et  ragen  endlich, 
•    weiter  ausza- 

rden, 

in 
■ 

r  Linie 

die  Aufgaben  der  -1 
ei    LTuliel: 

wiegend,  die  Kriminalstatistik  teilweise  eino 
Statistik  der  Geschäftstätigkeit  der  Gerichte. 

Da  die  Justizstatistik  Erscheinungen  des 
sozialen  Lebens  zum  Gegenstand  hat,  stellt 
sie  sich  ohne  weiteres  als  Teil  der  Sozial- 

statistik dar,  und  zwar  ist  sie  teils  Wirt- 
schaftsstatistik, teils  Moralstatistik.  Die 

Statistik  des  bürgerlichen  Rechtsverkehrs 
liefert  vorwiegend  wirtschaftsstatistisches 
Material:  die  Zahl  der  Prozesse,  der  Kon- 

kurse, der  Zwangsversteigerungen  sind  Sym- 
ptome des  Wirtschaftslebens.  Sie  bietet  auch 

moralstatistische  Tatbestände,  vor  allem  in 
der  Statistik  der  Ehescheidungen,  aber  diese 
treten  zurück.  Die  Kriminalstatistik  ist  der 

wichtigste  und  umfassendste  Teil  der  Moral- 
statistik. 

2.  Deutschland.  Für  das  Deutsche 

Reich  werden  die  justizstatistischen  Nach- 
wreisungen  regelmäßig  geboten  einmal  von 
der  „Deutschen  Justizstatistik",  dann  von  der 
in  den  Vierteljahrsheften  zur  Statistik  des 
Deutschen  Reichs  veröffentlichten  Konkurs- 

statistik und  weiter  der  Kriminalstatistik, 
die  alljährlich  einen  selbständigen  Band  der 
Statistik  des  Deutschen  Reichs  bildet.  Die 
Kriminalstatistik  für  Heer  und  Marine  ist  in 

den  Vierteljahrsheften  zur  Statistik  des 
Deutschen  Reiches  erschienen,  die  Recht- 

sprechung der  Gewerbegerichte  und  Kauf- 
mannsgerichte im  RArbBl.,  die  Recht- 

sprechung in  Unfall-  und  lnvalidenversiche- 
rungssachen  in  den  Geschäftsberichten  des 
Keichs-Versicherungsamts  statistisch  darge- 

stellt worden.  Von  den  bundesstaatlichen  Er- 

hebungen sind  die  Statistik  der  Hypotheken- 
bewegung,  der  Zwangsversteigerungen  und  die 
He-ii /.wechselst  at  ist  ik  hervorzuheben.  Die 

Kriminalstatistik,  Konkursstatistik,  die  Ver- 
hältnisse der  Gewerbe-  und  Kaufmannsge- 

richte  und  die  Statistik  der  llypothckenver- 
BOhuldung  sind  in  besonderen  Artikeln  dieses 

„Handwörterbuchs"  behandelt.  Von  den 
übrigen  Materialien  kommen  an  erster  Stelle  in 
Bei  rächt  die  umfassenden  und  vielseitigen  Zu- 
lammenstellungen,  die  den  Inhalt  der  „Deut- 

schen Justizstatistik"  bilden.     Sie  sollen  den 
i regenstand  dieses  Artikels  dar  teilen. 

Die  .,1  deutsche  .in  tiz  tati  ttik"  wird  im 
Reichsj  u  tizaml  bearbeitel  und  erschein!  eil 
1 383  in  zweijährigen  Zwischenräumen  (lel 

Jahrgang  Will,  L920  berau    ben).    Ken 
ersten  Teil    der   Binde  bildet  die  Statistik 

der  Geriohtiverfa  nie  uml  der  Rechts- 
anwalt ehalt,  den  /.weiten  die  Prozeßstatistik. 

!  iL,!  al  0  die  ,,l  )eiit  ichö  du   1 1/    tati   tik" 
■  nen  Teil  de    i  rebii  I  .  da    der  .in  tia- 
tik  in  der  gekennzeichneten  grundaita- 

liehen  uml  weiteren  Bedeutung  untersteht; 

EU- 

grundt 
•  B  Teil   Weist   zunächst  die   hin- 

teilui  ncht   levirke    nach,    darr,    die 
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Zahl  der  Gerichte  und  der  Gerichtseinge- 
sessenen, ferner  die  Einteilung  der  Kollegial- 

gerichte und  die  Besetzung  der  Gerichte  mit 
Richtern,  endlich  die  Zahl  der  höheren  Justiz- 

beamten. Die  Statistik  der  Rechtsanwalt- 
schaft gibt  eine  Darstellung  der  Entwicklung 

und  des  letzten  Standes,  unterscheidet  die 
Zulassungen  bei  den  verschiedenen  Gerichten, 
die  Zulassungen  für  mehrere  Gerichte  und 
schließt  ab  mit  Berechnungen  für  einzelne 
Ortsgrößenklassen. 

Der  zweite  Teil,  die  Prozeßstatistik, 
behandelt  im  ersten  Abschnitt  die  bürger- 

lichen Rechtsstreitigkeiten  und  beginnt  mit 
den  Mahnsachen,  ordentlichen  und  Urkunden- 

prozessen. Zuerst  wird  deren  Zahl  und  Ver- 
hältnis nachgewiesen,  dann  der  Anteil  der 

verschiedenen  Gerichte  an  den  Prozessen 
erster  Instanz  berechnet,  die  Häufigkeit  des 
Gebrauchs  der  Rechtsmittel  und  das  Er- 

gebnis des  Mahnverfahrens  dargelegt.  Das 
zweite  Kapital  in  der  Statistik  der  bürger- 

lichen Rechtsstreitigkeiten  bilden  die  Ehe- 
und  Entmündigungssachen.  Hier  wird  zuerst 
das  Sühneverfahren  in  Ehesachen  behandelt, 
dann  werden  Zahl  und  Verhältnis  der  ein- 

zelnen Arten  von  Ehesachen  und  die  Er- 
gebnisse der  Prozesse  dargestellt.  Die  Ent- 

mündigungssachen sind  geschieden  in  amts- 
gerichtliche und  landgerichtliche;  immer 

sind  die  Ursachen  der  Entmündigung  be- 
sonders berücksichtigt.  Weiterhin  werden 

(seit  1900)  die  Prozesse,  die  die  Feststellung 
des  Rechtsverhältnisses  zwischen  Eltern  und 
Kindern  zum  Gegenstand  haben,  behan- 

delt. Die  Zahl  der  eingelegten  Berufungen 
und  Revisionen  ist  für  diese  Sachen  zu- 

sammen nachgewiesen.  Den  Gegenstand 
des  dritten  Kapitels  bilden  die  mündlichen 
Verhandlungen  in  den  ordentlichen,  Urkun- 

den-, Ehe-  und  Entmündigungsprozessen  zu- 
sammengenommen. Es  wird  das  Verhältnis 

der  Zahl  der  mündlichen  Verhandlungen 
zur  Zahl  der  anhängig  gewordenen  Sachen, 
dann  das  Verhältnis  der  kontradiktorischen 

mündlichen  Verhandlungen  zu  den  münd- 
lichen Verhandlungen  überhaupt  betrachtet, 

zuletzt  werden  die  Ergebnisse  der  münd- 
lichen Verhandlungen  in  der  ersten  In- 

stanz und  in  den  Rechtsmittelinstanzen  dar- 
gelegt. Im  vierten  Kapitel  folgen  die  Nach- 

weisungen über  die  Dauer  der  Prozesse. 
Hier  wird  zuerst  dargestellt  die  Dauer  bis 
zum  ersten  Verhandlungstermin,  dann  die 
Dauer  bis  zum  Endurteil  erster  Instanz,  ge- 

trennt jeweils  für  die  amtsgerichtlichen  und 
landgerichtlichen  Prozesse.  Es  folgen  die 
entsprechenden  Tabellen  für  die  Berufungs- 

und Revisionsinstanz.  Den  Abschluß  des 
ersten  Abschnitts  bilden  die  Nachweisungen 
über  die  bei  den  einzelnen  Gerichten  an- 

hängig gewordenen  Beschwerden  in  Zivil- 
sachen.    Der  zweite  Abschnitt  enthält  die 

Angaben  für  die  Strafprozesse  und  beginnt 
mit  der  Darstellung  der  bei  den  Staats- 

anwaltschaften angebrachten  Anzeigen  straf- 
barer Handlungen  und  der  Anträge  auf 

Strafverfolgung,  behandelt  deren  Erledigung 
und  gibt  besondere  Nachweisungen  über  die 
beendeten  Voruntersuchungen.  Es  folgen 
dann  Tabellen,  die  die  Eröffnung  des  Haupt- 

verfahrens und  das  Hauptverfahren  selbst 
zum  Gegenstand  haben.  Hier  werden  be- 

trachtet die  Zahl  der  Strafsachen  und  ihre 
Erledigung,  die  verschiedenen  Gattungen  von 
Anklagesachen  und  ihre  Verteilung  auf  die 
einzelnen  Arten  der  Strafgerichte,  die  Zahl 
der  Hauptverhandlungen  und  Urteile,  das 
Verhältnis  der  Zahl  der  freigesprochenen 
zur  Zahl  der  verurteilten  Personen  und  zu- 

letzt die  Privatklagesachen  und  das  Verfahren 
bei  amtsrichterlichen  Strafbefehlen.  Den  Ab- 

schluß des  zweiten  Abschnittes  bilden  die 
Nachweisungen  über  die  Rechtsmittel,  die 
Besetzung  der  Strafkammern,  die  Zahl  der 
Hauptverhandlungen  und  Urteile,  das  Verhält- 

nis der  Urteile  in  der  Rechtsmittelinstanz  zu 
den  Urteilen  der  Vorinstanz  und  zuletzt  die 
Beschwerden  und  Wiederaufnahmen  durch 

rechtskräftiges  Urteil  geschlossener  Ver- 
fahren. In  dem  dritten  Abschnitt  über  das 

Konkursverfahren  werden  nur  die  Zahlen 
der  anhängig  gewordenen,  eröffneten  und 
beendeten  Konkurse  nachgewiesen. 

Die  Unterlagen  für  diese  Darstellungen 
werden  für  jedes  Jahr  von  den  Landesjustiz- 

verwaltungen und  vom  Reichsgericht  ge- 
liefert, und  zwar  stellen  die  Landesjustiz- 

verwaltungen „Uebersichten"  für  jeden 
Oberlandesgerichtsbezirk  zusammen.  Das 
eingegangene  Material  wird  im  Reichsjustiz- 
amt  technisch  und  rechnerisch  geprüft.  Dann 
wird  auf  Grund  der  eingelaufenen  Ueber- 

sichten eine  Zusammenstellung  in  der  Art 
gefertigt,  daß  bei  jedem  Posten  der  Ueber- 
sicht  die  Zahlen  für  die  sämtlichen  Ober- 

landesgerichtsbezirke und  die  sich  hieraus 
ergebenden  Gesamtziffern  für  das  Reich 
zur  Darstellung  gebracht  werden.  Diese 
Uebersichten  der  Oberlandesgerichte  bieten 
also  nicht  nur  das  Material,  sie  sind  auch 
maßgebend  für  dessen  Anordnung.  Eine  ge- 

meinsame Bestimmung,  in  welcher  Weise 
die  justizstatistischen  Erhebungen  vorzu- 

nehmen und  deren  Ergebnisse  der  vor- 
gesetzten Stelle  mitzuteilen  sind,  besteht 

für  das  Reich  nicht. 
In  Preußen  beruhen  die  Uebersichten 

der  Oberlandesgerichte  auf  den  „Haupt- 
übersichten"  der  Amtsgerichte  und  Land- 

gerichte. Diese  werden  in  der  Weise  ver- 
arbeitet, daß  in  eine  Reihe  von  Listen,  deren 

Kopf  dem  Vordruck  jener  Hauptübersichten 
entspricht,  ganz  einfach  die  Zahlen  für  die 
einzelnen  Gerichte  eingetragen  und  dann  die 
Summen  für  den  Bezirk  gewonnen  werden. 
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Im  letzten  beruht  also  die  deutsche  Justiz- 
statistik auf  den  Hauptübersiehten,  welche 

die  Geschäfte  der  einzelnen  Amtsgerichte, 
Landgerichte  und  Oberlandesgerichte  für  je 
ein  Geschäftsjahr  darstellen.  Diese  Haupt 
Übersichten  werden  zusammengestellt  auf 
Grund  der  Register  und  Kalender; 
sie  nehmen  die  einzelnen  Zahlen  auf, 
die  der  Abschluß  dieser  Bücher  als  Er- 

gebnis liefert.  Die  statistische  Erhebung 
besteht  also  allein  in  diesen  Eintragungen 
in  die  Register.  l>ie  Verarbeitung  beschränkt 
sieh  auf  eine  Zusammenstellung  in  den 
Eauptübereichten  und  weitere  Zusammen- 

fassung der  Ergebnisse  in  den  Oebersichten 
für  die  Oberlandesgerichtsbezirke  und  in  der 
deutschen  Justizstatistik  für  das  Reich. 

n    diese    Art    der    Gewinnung    des 
Materials  sprechen  erhebliche  Bedenken. 

Die   erste  Forderung,    die  an  jede    Sta- 
tistik zu  .-teilen  ist.  ist  die  klare  Bestimmung 

der    Zahlungseinheit:    es    muß    das    Ob- 
jekt, welches  gezählt  werden  soll,  mit  allen 

seinen     Merkmalen     sicher    erfaßt    werden. 

Zählungseinheil    isl    z.    B.    in    einer 
Statistik    der    bürgerlichen    Rechtsstreitig- 

keiten der  einzelne  Rechtsstreit.   Seine  Merk- 
male sind  Prozeßart,  Art  der  Entscheidung, 

Dauer,  Rechtsmittel  u.  a.    Es  wäre  also  er- 
forderlich,   die    einzelnen    anhängig    gewor- 

denen  Sachen   bis   zur   Beendigung  zu  ver- 
D  und  die  verschiedenen  Merkmale  in- 

dividuell zu  verzeichnen.   Dies  geschieht  aber 
nicht.     Die  Register  nehmen  die  einzelnen 

(Stellungen  ganz  isoliert  vor.    Es  ist  also 
ler    Zählung    nicht    derselbe 

bied(  oe  Merkmale  fest- 
,1t   werden,    sondern   in   dem  einen  Fall 
mündliche  Verhandlung,  im  anderen  das 

Urteil,   im   dritten   das    Rechtsmittel.      Es 

•  lachen,  die  zu  einem   Prozeß 
aandergerissen,   und   so   wird 

r  einzelnen   gerichtlichen 
i  icht  ein  Bild  des  Prozeß- 
Weiterhin  i  t  bedenklich 

n    Erhebung    und    Yer- 
'.    daß 

iefert.       Dann 
■:  der  Erhebun 
Wahl  der  Kumbina- 

■  Ihn.         Wem. 

i  Zu- '    wird  und  der 
*  lußziffen 

latus  bleibt  diese  ■ 
vrankt  und  muß  sich  mit 

;  am 

besten  ein  Erbebungsverfahren,  da-  alle  An 
gaben,    dil 

I  auf  einem  Zählpapier  vereinigt  und  der  sta- 
tistischen  Verarbeitung  zur  Verfügung  stellt. 
Dies  Verfahren  wird  von  der  Konkursstatistik 
und   Kriniiualstatistik  angewendet. 

Mit  dieser  Aenderung  der  Technik  muß 
eine  Erweiterung  des  Umfanges  der  Erhe- 

bung sich  verbinden.  Die  „Deutsche  Justiz- 
statistik" bietet  zurzeit  eine  einfache  Zu- 

sammenstellung bestimmter  gerichtlicher 
Handlungen.  Soll  sie  für  soziale  Betrach- 

tungen den  Wert  wirklich  gewinnen,  den 
I  sie  erlangen  kann,  dann  muß  sie  für  die 
bürgerlichen  Rechtsstreitigkeiten  in  gleicher 
Weise,  wie  es  in  der  Kriminalstatistik 
für  die  Strafverfahren  geschieht,  auch  die- 

jenigen Merkmale  des  Rechtsstreits  erfassen, 
I  die  nicht  in  prozessualen  Vorgängen  be- 
!  stehen.  Hier  ist  der  Beruf  der  Parteien  von 

!  größtem  Interesse,  dann  auch  der  Gegen- 
stand des  Prozesses,  so  Höhe  des  Anspruchs 

und  Grund  der  Klage,  weiterhin  der  Betrag 
der  Kosten,  endlich  auch  die  Heranziehung 
von  Prozeßbevollmächtigten.  Zum  Teil  wäre 
dieses  schon  in  dem  jetzt  üblichen  Ver- 

fahren zu  ermitteln,  da  die  Geschäftsregister 
einzelne  dieser  Angaben  enthalten.  Vor 
allem  aber  darf  die  Statistik  sich  nicht  auf 
die  streitige  Gerichtsbarkeit  beschränken. 
Auch  die  freiwillige  Gerichtsbarkeit  hat 
wichtige  soziale  Fragen  zum  Gegenstand. 
Eine  Statistik  der  Zwangsvollstreckungen, 
nicht  nur  der  Zwangsversteigerungen,  würde 
wertvolles  Material  für  die  Erkenntnis  und 
Beurteilung  verschiedenartiger  sozialer  und 
wirtschaftlicher  Verhältnisse  liefern,  und 
wieder  wären  die  Ergebnisse  für  die  Be- 

urteilung des  bestehenden  Rechts  und  dessen 
Weiterbildung  von  erheblicher  Bedeutung. 

Von  den  entsprechenden  Veröffentlich- 
ungen der  größeren  deutschen  Bundesstaaten 

sind  hervorzuheben:  Haupt  übersieht  der  Ge- 
BChäfte  der  Preußischen   und   Waldeckischen 

Amtsgerichte,  Landgerichte  und  Staats- 
anwaltschaften und  Oberlandesgerichte  und 

Staal  ianwaltschaften,  jahrlieh  erscheinend 
als  Teil  des  Justiz-lfinisterial-Blatts  für  die 
preußische  Gesetzgebung  und  Rechtspflege; 
Zusammenstellung  «ler  wichtigsten  Geschalte 
bei  den  Preußischen  und  Waldeckischen 

behörden,  für  je  S  Jahre  erseheinend 
.in  uz  -  lünisterial  -  Blatts; 

'in    e      der      Zivil-     und      Strafn* 

pflege     und    Bevölkerungsstand     der     <.e- riclü  e  und  Strafam  talten  Bai  i 
i      erischi 

tik,   bearbeitet  im  Justizminü  te- 
rium  für  Sachsen;  Uebersicht  über  die  \  cr- 
iraltung  dei  Rechtspflege  in  Württemberg, 
herausgegeben  vom  Justizministerium;    Bt> 

tatUtik,    bearbeitet    im    .lu-tl/.- terium. 

n  Angaben  über  die  /ivil- nd  m  der  folgt  adan 
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Tabelle  zusammengefaßt.  Von  einer  Dar- 

stellung der  entsprechenden  Verhältnisse 
für  die  Strafverfahren  ist  abgesehen,  da  der 
Art.  „Kriminalstatistik"  hier  eintritt. 

3.  Ausland.  Der  Aufgabe,  durch  Ver- 
gleiche mit  den  Zahlen  des  Auslandes  das 

Urteil  über  die  quantitative  Bedeutung  der 
Ziffern  zu  erweitern  und  zu  vertiefen,  stellen 
sich  nicht  zu  überwindende  Schwierigkeiten 
entgegen.  Diese  sind  einmal  in  der  ver- 

schiedenen Gerichtsverfassung  der  einzelnen 
Länder  begründet.  Hier  ist,  von  allen 
sonstigen  Momenten  abgesehen,  der  Ge- 

sichtspunkt entscheidend,  daß  in  der 
Mehrzahl  der  Länder  ein  Teil  der  Prozesse, 
und  zwar  jeweils  in  ganz  verschiedenem 
Umfange,  nicht  vor  die  ordentlichen  Ge- 

richte, sondern  vor  andere  Instanzen  ge- 
langt. Bald  sind  diese  Prozesse  nach  der 

Art,  bald  nach  dem  Wert  des  Streitgegen- 
standes bestimmt,  teils  ist  die  Entscheidung 

endgültig,  teils  nicht,  zum  Teil  werden 
diese  Rechtsstreitigkeiten  von  der  Statistik 
berücksichtigt,  zum  größten  Teil  aber 
nicht  verzeichnet.  So  ergeben  die  Zahlen 
der  ordentlichen  Prozesse  nur  einen,  und 
zwar  jeweils  verschiedenen  Teil  der  Rechts- 

streitigkeiten. Dazu  treten  die  Verschie- 
denheiten des  positiven  Rechts,  des  mate- 

riellen und  Prozeßrechts.  Eine  Verschie- 
denheit des  Rechts  der  Schuldverhältnisse 

äußert  sich  ebenso  in  der  Verschiedenheit 
der  aus  diesen  hervorgehenden  Rechtsstrei- 

tigkeiten, wie  das  Prozeßrecht,  das  andere 
Bedingungen  und  Formen  des  Verfahrens 
enthält,  die  Zahl  der  Rechtsstreitigkeiten 
entscheidend  beeinflußt.  Endlich  ist  das 
Verfahren  der  Justizstatistik  der  einzelnen 
Länder  verschieden.  Für  die  Kriminal- 

statistik und  Konkursstatistik  sind  diese 
Momente  im  besonderen  dargelegt. 

Die  französische  Statistik  geht  in 
der  Entwicklung  am  weitesten  zurück,  sie 
gibt  ein  klares  und  übersichtliches  Bild  der 
Verhältnisse  seit  1826.  Die  jährlich  er- 

scheinenden Berichte,  Compte  general  de 

l'administration  de  la  justice  civile  et  com- 
merciale  en  France  et  en  Algerie,  stellen 
zunächst  die  Geschäftstätigkeit  des  Kassa- 

tionshofes und  der  Berufungsgerichte  dar, 
bringen  dann  eingehende  Nach  weisungen  über 
die  Zivilgerichte  erster  Instanz  und  kürzere 
für  die  Handelsgerichte,  Friedensgerichte 
und  Gewerbegerichte.  Wertvolle  Zusammen- 

stellungen bietet  der  Band:  La  Justice  en 
France  de  1826  ä  1880  et  en  Algerie  de 
1853  ä  1880.  Für  Oesterreich  sind  die 

Angaben  in  Jahresbänden  der  Oesterreichi- 
schen  Statistik  enthalten.  Am  l./I.  1898 
ist  ein  neues  Prozeßverfahren  in  Wirksam- 

keit getreten,  sind  die  Zuständigkeitsfragen 
neu  geregelt,  ein  neues  Gerichtsorganisa- 

tionsgesetz und  eine  neue  Geschäftsordnung 
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für  die  Gerichte  in  Kraft  gesetzt,  und  mit 
dieser  Umgestaltung  des  Rechts  haben  auch 
die  Ausweise  der  Gerichte  über  die  Ergeb- 

nisse der  Rechtspflege  durchgreifende  Äen- 
derungen  erfahren.  Für  Italien  bietet  die 
jährlich  erscheinende  Statistica  giudiziaria 
civile  e  oommerciale  das  Material.  Die  Civil 
judicial  Statistics  Englands  erscheinen 
alljährlich  als  Teil  II  der  Judicial  Statistics, 
England  and  Wales.  Für  Belgien  bietet 
die  alljährlich  erscheinende  Statistique 
judiciaire  de  la  Belgique  in  ihrem  zweiten 
Abschnitt  tue  hier  in  Betracht  kommenden 

Angaben.  Die  Nachweisungen  für  die  Nie- 
derlande finden  sich  in  den  Bijdragen  tot 

de  Statistiek  van  .Neilerlaml.  Auch  die  An- 
nbenfür Dänemark  sind  in  dem  allgemeinen 

Quellenwerk  Danmarks  Statistik  (5  R.  L.  B.) 
enthalten.  Norwegens  Justizstatistik  ist 
in  einzelnen  Heften  von  Norges  offizielle 
Statistik  veröffentlicht.  Die  Angaben  für 
Schweden  bieten  alljährlich  erscheinende 
Befte  des  offiziellen  Quellen werks  Bidrag 
til  Sveriges  ufficiela  Statistik  B.  Ruß- 

land veröffentlichte  jährlich  ein  Annuaire 
Btatistique    du    Bfinistere     de    la    Justice. 

Für  Finnland  sind  die  Nachweisungen  in 
Bidrag  tili  Kinlamls  officiella  Statistik  XXIII 
enthalten.  Für  Rumänien  ist  die  Statistica 
Jndiciara  diu  Romania  zu  nennen.  Die  wich- 

tigsten Angaben  sind  zumeist  in  den  stati- 
stischen Jahrbüchern  und  Handbüchern  der 

einzelnen  Länder  zusammengestellt. 

Literatur,     i  remis,    L'admimistraidon    de    la 
justier  cicile  et  inmmerciiile  in  Europe  1S76.  — 
Mitti  ilmiyt  u  des  Bernischen  statistischen  Bureaus, 

1904,  I-  —  Hesse,  Zivilprozeßstatistik,  in  den 
.11,./.  Nat.,  111.  F.,  Bd.  XXXIV,  8. 1  ff.  — Rusch, 
Statistik  der  Zivilrechttpfiege.     Ergänzungsheft  i 
tum  Deutscht  ii  Statistisch,  n  '/.,  iitrnlllatt,  1912. 
-  11.  Müller,  l)i<  ■Preußische  ,1  ustizeericnlt  iiiuj. 

Eine  systematische  Darstellung  der  die  admini- 
trativen  Geschulte  ihr  Justiz  betriff  enden  Vor- 

Schriften,  6.  .Inj!.,  1901.  —  Deutsche  Justiz- 
Statistik.         Henriette!.        im        Reichs- J 'ustizamlc. 

Jahrg.  I—XV1II,  1SSS—19S0. Hesse. 

Jute 

s.  Textilruhstofi'e. 



K. 
Kabel. 

1.  Vorbemerkung.  2.  Landkabel.  3.  Seekabel. 
1.  Vorbemerkung.  Unter  einem  Kabel 

versteht  man  eine  in  den  Erdboden 
oder  ins  Wasser  versenkte  elektrische 

Schwach-  oder  Starkstromleitung,  in  der 
die  fast  stets  aus  Kupfer  bestehenden 
einzelnen  Träger  des  elektrischen  Stromes 
mit  einem  Isoliermaterial  (Jute,  Papier, 
Gummi,  Guttapercha)  umgeben  und  die 
Kabeladern  entweder  einzeln  oder  in  größerer 
Anzahl  —  bis  zu  500,  vereinzelt  noch  mehr  — 
durch  gemeinsame  Umhüllung  vereinigt  sind. 
Diese  Umhüllung  muß  ihrerseits  wieder  durch 
mechanische  und  chemische  Schutzmittel  ge- 

sichert werden.  Infolgedessen  sind  alle  Kabel 
mit  einem  dünneren  oder  dickeren  Panzer 
aus  langgezogenen,  schmalen  Stahlplatten 
oder  Stahlbändern,  der  „Armatur",  umkleidet, 
die  dann  ihrerseits  meist  durch  geteerte  Jute 
gegen  chemische  Angriffe  unempfindlich  ge- 

macht zu  werden  pflegen  —  es  sei  denn,  daß 
Kabel  mit  „blanker  Armatur"  zur  Verlegung 
in  Röhren  bestimmt  sind  (Röhrenkabel).  Die 
Bauart,  Dicke,  Isolierung,  Armatur  der 
Kupferleitungen  wie  der  Kabel  selbst  wechselt 
außerordentlich  mannigfach  je  nach  dem 
Sonderzweck,  dem  das  Kabel  dienen  soll,  und 
muß  gewissermaßen  von  Fall  zu  Fall  eigens 
festgestellt  werden.  In  der  Mehrzahl  der  Fälle 
werden  Adern  von  Telephonkabeln  mit 
Papier,  von  Telegraphenkabeln  mit  Faser- 

stoff, von  Licht-  und  Sprengkabeln  mit 
Gummi,  von  Kabeln,  die  für  Verlegung  im 
Wasser  bestimmt  sind,  mit  Guttapercha  oder 
Gummi  isoliert;  doch  kommen  Ausnahmen 
nicht  allzu  selten  vor. 

Im  allgemeinen  unterscheidet  man  zwei 
Hauptkategorien  von  Kabeln:  Land-  und 
Seekabel. 

2.  Landkabel.  Die  Landkabel  können  sehr 
mannigfachen  Zwecken  dienen,  dem  Fern- 
sprech-  und  Telegraphenverkehr,  der  elek- 

trischen   Signal  und  Kraftübertragung,  der 

Auslösung  von  Sprengwirkungen  (Minen- 
zündkabel), kurz,  allen  Zwecken,  für 

die  überhaupt  eine  elektrische  Leitung 
benötigt  wird.  Man  pflegt  von  der  ein- 

fachen Luftleitung,  die  ihrerseits  blank 
oder  umsponnen  sein  kann,  abzusehen  und 
sich  für  ein  Kabel  zu  entscheiden,  wenn  ent- 

weder eine  Luftleitung  wegen  zu  großer 
Spannweite  überhaupt  nicht  in  Frage  kommt 
(Ueberwindung  von  großen  Flüssen,  Meeres- 

armen, Ozeanen  durch  „Flußkabel")  oder 
wenn  eine  Luftleitung  durch  regelmäßig 
wiederkehrende  Witterungseinflüsse,  wie 
starke  Schnee-  und  Eisbelastung,  Rauhreif 
usw.,  zu  stark  gefährdet  ist  (vielfach  im 
Gebirge)  oder  wo  die  Zahl  der  Leitungen  so 
bedeutend  wird,  daß  ihre  Vereinigung  in 
einem  relativ  teuren  Kabel  sich  wirtschaftlich 

lohnt  (innerhalb  der  Städte  und  in  sehr  ver- 
kehrsreichen Haupt-Fernlinien).  Auch  um  ein 

Landschafts-  oder  Straßenbild  zu  schonen 
oder  um  die  Gefahr,  daß  Starkströme  Ueber- 
gang  auf  Schwachstromleitungen  finden,  zu 
beseitigen,  greift  man  nicht  selten  zum  Kabel; 
so  hat  man  insbesondere  in  den  großen  Städten 
die  zahllosen  Fernsprechleitungen  meist 
unterirdisch  in  Kabeln  verlegt,  teils  um  die 
Zahl  der  unschönen  Luftleitungen  nach  Mög- 

lichkeit klein  zu  halten,  teils  um  die  bekannte 

Gefahr  des  Telephonierens  bei  Gewittern  aus- 
zuschalten. In  der  Tat  ist  ja  durch  denUeber- 

gang  zum  Kabelbetriebein  innerstädtisches 
Fernsprechen  selbst  bei  schwerem  Gewitter 
in  vielen  Großstädten  heute  gestattet. 

In  der  sehr  großen  Mehrzahl  der  Fälle 
werden  Kabel  nur  zur  Ueberwindung  klei- 

nerer Entfernungen  von  höchstens  einigen 
Kilometern  gewählt.  Sehr  lange  Kabel  sind 
nicht  nur  an  sich  recht  teuer,  sondern  ihre 

Verlegung  im  Erdboden  bedingt  auch  erheb- liche Kosten  und  einen  verhältnismäßig 

großen  Aufwand  an  Fuhrzeugen,  Instru- menten und  Maschinen.  Landkabel  von  vielen 
Dutzenden  oder  gar  mehreren  Hunderten 
von  Kilometern  Länge  werden  daher  in  der 
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Regel  nur  dort  in  Frage  kommen,  wo  ein 
ungewöhnlich  starkes  Verkehrebedürfnia  eine 
bedeutende  Zahl  von  regelmäßig  verfügbaren 
Leitungen  erforderlich  macht  (etwa  im  Fern- 

sprechverkehr Berlin-Frankfurt  a.  M.  usw.). 
Ausnahmsweise  und  zumeist  nur  auf 

kurze  Strecken  werden  Landkabel  auch  durch 

die  Luft  geführt  und  am  Gestänge  oder  an 
einer  künstlichen  Wand  aufgehängt.  So 
werden  z.  B.  L  iftfreileitungen  durch  ESisen- 
bahntunnels  nicht  selten  als  Luftkabel 

hindurohgeführt  Audi  im  Eisenbahndienst 
verwendet  man  zu  Signal-,  Telegraphen-  und 
Pernsprechzwecken  Luftkabel  dort,  wo  eine 
Verlegung  im  Erdboden  aus  irgendeinem 
Grunde  nicht  in  Betracht  kommt  (z.  ß.  auf 
Brücken  und  Viadukten,  bei  Stadt-,  Hoch- 
und  Untergrundbahnen  usw.). 

3.  Seekabel.  Ungleich  wichtiger  für  die 
Volks-  und  Weltwirtschaft  als  die  Landkabel, 
bei  denen  die  Kabelformen  nur  eine  Abart  der 
elektrischen  Leitungen  überhaupt  darstellen, 
sind  die  Seekabel.  Bei  ihnen  handelt  es  sich 

in  allererster  Linie  um  die  Telegraph 6 n- 
kabel,  welche  die  Länder  und  Kontinente 

miteinander  über  die  Meere  hinweg  ver- 
binden. Zwar  werden  hier  und  da  auch  Kiaft- 

und  Lichtkabel  als  Seekabel  verlegt  (z.  B. 
zur  Speisung  von  elektrischen  Leuchtfeuern 
auf  küstennahen  Inseln  und  Klippen);  neuer- 
dings  werden  auch  Pernsprech-Seekabel  in 

ender  Häufigkeit  durch  Randmeere  hin- 
durch verlegt  Stets  aber  handelt  es  sich 

dann  um  kürzere  Strecken  von  höchstens 
1  itzend  Kilometern.  Die  Seekabel 

hundert  und  mehreren  tau  snd 
dienen  ausschließlich  dem 

phen verkehr:  sie  sind  die  eigent- 
p  ir  ezcellence.   In  neuerer 

nicht  ungefährliche  Kon- 
Imrrenz  in  der  drahtlosen  telegraphie 

.   deren   Leistungsfähigkeit   zumal 
Wehkriege    1914—18   ganz    Ul 

bat,     aber    eine     Yer- 

rfluvsigmachung  der  See- 
kabel durch  die  Funkentelegraphie  ist  ui 

.r<hten,  al-  bei  den  Seekabeln 

mhaltung    der 

ben  i-t .  inktürme,  die 
■ '.  vermag, 

;e   Wellenlänge  auf kabel 

komi  ittapercba 

• 
■        . 

eben 

1 

Irland    Ol  r.   b: 

ö.  VIIL     1.  IX    1868),    doch  dem 

5./VIII.  1866  besteht  eine  dauernde  tele- 
graphi8ohe  Verbindung  zwischen  Europa 
und  Amerika. 

Die  großen  Seekabel  weisen  samt  und 
sonders  nur  eine  einzige  Ader  auf.  Mehradrige 
Kabel  von  sehr  großer  Länge  können  aus 
technischen  Gründen  nicht  hergestellt  und 
verlegt  werden;  nur  über  kurze  Entfernungen 
kommen  Seekabel  mit  mehreren  Adern  vor 

(z.  B.  erhielt  das  frühere  deutsch-amerika- 
nische Atlantikkabel  Borkum— Azoren— 

Coney  Island  eine  zweiadrige  Fortsetzung 
zwischen  Borkum  und  Emden).  Auch  die 

Länge  der  einadrigen  Kabel  ist  nicht  unbe- 
grenzt. Um  Entfernungen  von  mehr  als 

ca.  4—5000  km  zu  überwinden,  müßte  die 
übliche  Dicke  der  Kupferader  bzw.  Kupfer- 

litze von  1—2  qmm,  falls  nicht  die  Leistungs- 
fähigkeit allzusehr  beeinträchtigt  werden  soll, 

so  vergrößert  werden,  daß  infolge  des  mit  der 
Dicke  rasch  wachsenden  Herstellungspreises 
die  Anlage  unwirtschaftlich  werden  würde. 
.Man  zieht  es  daher  vor,  noch  längere  Kabel 

in  der  Kegel  durch  eine  Zwischen-  und  Um- 
tclegraphierstation  zu  unterbrechen.  So  hat 
das  frühere  deutsche  Kabel  nach  Nord- 

amerika (7712  km)  eine  Unterbrechung  auf 
den  Azoren,  das  deutsche  Kabel  nach  Süd- 

amerika deren  zwei,  auf  Teneriffa  und  in 
Monrovia  (Liberia),  erfahren,  und  das  große 
amerikanische  Pazifikkabel  zwischen  San 

Krancisco  und  den  Philippinen  (14519  km) 
besteht  sogar  aus  vier  Teilstücken  (Zwischen- 

stationen auf  Honolulu,  Midway-lsland  und 
Guam).  —  Das  längste,  ohne  Unterbrechung 
verlegte  Kabel  weist  immerhin  die  stattliche 
Länge  von  6404  km  auf  (Vanoouver-Fanning). 
—  Die  Tiefe,  in  die  die  Kabel  verlegt  werden, 
ist  praktisch  unbegrenzt.  Aus  wirtschaft- 

lichen Gründen  bemüht  man  sich  aber,  die 

Tiefen  bo  gering  wie  möglich  zu  wählen,  denn 
je  tiefer  der  Beeresgrund  ist,  auf  den  das 
Kabel  zu  liegen  kommt,  um  bo  länger  und 
teurer  wird  da-  Kabel.  Wichtiger  als  die  Ver- 

meidung großer  Tiefen  ist  freilich  die  Um- 
gehung Bchroffer  Abgründe  und  Gehänge  in 

der     .Meere- tiefe,     damit     kein     gefährlicher 

„Durchhang"  des  Kabel!  enl  teht,  der  leicht 
eine  Zerreißung  zur  Folge  haben  kann.    Die 
größte,  von  einem   Kabel  erreichte  Tiefe  be- 

traft nicht    weniger  als  fast  800  m  (ehem. 
cbes  Kabel  Jap  ( iuain).   Zur  Verlegung 

der    Seekabel    dienen    seit    den   Tller   Jahren 

1  Kabeldampfer,  deren  et  \  ordern  Ki 
'.  (davon  36  britische).  Solche  Dampfet 

■  ße  ..  Kabeitanks"  auf,  in  die 
die  zur  Verlegung  bestimmten  Kabel  von  oft 
mehreren   1000  km  Länge  direkt  aUl  der  am 

Seehafen  gelegenen  Fabrik  hinein  „gecoiltM 
b;  dazu  besitzen  lis  sine  fjazabl  bo* 

■  rangen,  die  zur  \ 
Mich  zur  I  •■  r  Kabel  (etwa 
paraturzwi  1  oen, 
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Die  großen  Seekabel  sind  zum  weit  über- 
wiegenden Teil  im  Besitz  privater  Kabel- 

gesellschaften —  das  englische  Beispiel,  große 
Verkehrsunternehmungen  tunlichst  dem 
Privatkapital  zu  überlassen,  ist  hier  für  alle 
kabelbesitzenden  Nationen  vorbildlich  ge- 

wesen. Doch  ist  der  nationale  Charakter  der 

Kabel  durchweg  scharf  betont,  und  die  Kabel- 
konzessionen der  einzelnen  Länder  sichern  den 

Regierungen  stets  das  Recht,  in  politisch 
erregten  Zeiten  oder  gar  im  Kriegsfall  die 
privaten  Kabel  nach  Belieben  zu  sperren, 
zu  kontrollieren  oder  in  eigenen  Betrieb  zu 
nehmen.  Mit  größter  Sorgfalt  wird  darauf 
geachtet,  daß  auch  die  Tclegraphenbeamten 
der  privaten  Gesellschaften  ausnahmslos 
Landeskinder  sind  und  daß  die  notwendigen 
Zwischenstationen,  wo  irgend  möglich,  auf 
eigenem  Territorialboden  liegen  oder,  falls 
dies  nicht  zu  erzielen  ist,  auf  militärisch 

leidl'ch  neutralem  Gelände  (Azoren,  Tene- 
riffa, Monrovia  im  ehemals  deutschen  Kabel- 

netz). Dieser  Grundsatz  wird  so  streng  inne- 
gehalten, daß  man  lieber  eine  Unrentabilität 

eines  Kabels  in  Kauf  nimmt  als  eine  Landung 
auf  einem  fremder  Staatshoheit  unterstehen- 

den Boden:  so  hat  das  englische  Pazifikkabel 
auf  der  öden,  wirtschaftlich  wertlosen  bri- 

tischen Fa  ning-lnsel  eine  Zwischenstation 
erhalten,  obwohl  das  amerikanische  Honolulu 

ein  technisch  gleich  geeigneter  und  wirt- 
schaftlich für  die  Benutzung  des  Kabels 

unendlich  viel  günstigerer  Boden  gewesen 
wäre.  —  Staatliche  Seekabel  werden  meist 
nur  in  den  Randmeeren  der  einzelnen  Länder 

verlegt  (z.  B.  seitens  der  deutschen  Reichs- 
post in  der  Ost-  und  Nordsee);  von  den  großen 

Ozeankabeln  sind  nur  einige  französische 
Kabel  und  das  große  britische  Pazifikkabel 
zwischen  Kanada  und  Australien-Neuseeland 
staatlich,  letzteres  als  gemeinsamer  Besitz 
Englands  und  seiner  den  Stillen  Ozean 
berührenden  Dominions. 

1913  betrug  die  Gesamtlänge  aller  auf  der 
Erde  vorhandenen  Seekabel  519347  km;  von 
ihnen  waren  nur  93486  km  in  staatlichem, 
425861  km  in  privatem  Besitz.  Ueber  die 
Hälfte  davon  entfielen  auf  England  und  seine 
Kolonien,  nämlich  25758  km  staatliche  und 
256090  km  private  Kabel,  zusammen 
281828  km.  Bis  etwa  zur  Jahrhundertwende 

waren  die  größten  und  wichtigsten  Uebersee- 
kabel  nahezu  gänzlich  in  britischer  Hand. 
Erst  seit  1900  haben  die  anderen  großen 
Nationen  sich  wenigstens  in  ihren  wichtigsten 
telegraphischen  Ueberseebeziehungen  auf 
eigene  Füße  gestellt,  so  vor  allem  Deutsch- 

land, Frankreich  und  die  Ver.  Staaten.  Die 
größten  Kabelbesitzer  waren  1913  außer 
England  diese  drei  Länder  (Ver.  Staaten 
100831  km,  Frankreich  43680  km,  Deutsch- 

land 43294  km). 
Das  weitaus  größte  staatliche  Kabelnetz 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    i.  Aufl.    ßd.  V. 

besitzt  Frankreich  (1913:  22477  km),  an 
zweiter  Stelle  folgten  die  Ver.  Staaten 
(7028  km),  den  dritten  Platz  teilten  sich 
Japan  und  Holland  (je  6176  km).  England 
und  seine  Dominions  besaßen  ohne  das 
genannte  britische  Pazifikkabel,  das  als 
zwischenstaatlicher  Besitz  angesprochen  wer- 

den muß,  zusammen  nur  11222  km  staatliche 
Kabel.  Die  größte  private  Kabelgesellschaft 
der  Welt  ist  die  Eastern  Telegraph  Co.  in 
London,  die  1908  über  97  Kabel  von  73526km 
Gesamtlänge  verfügte.  Die  bedeutendste 
amerikanische  Gesellschaft,  die  Commercial 
Cable  Co.,  nannte  gleichzeitig  13  Kabel  von 
30994  km  Länge  ihr  eigen,  die  größte 
französische  (Co.  franoaise  des  cäbles  tele- 
graphiques)  32  mit  22413  km,  die  größte 
deutsche  (Dtsch. -Atlant.  Telegr.-Ges.)  5  mit 
17628  km. 

Die  rechtliche  Stellung  der  Seekabel  ist 
noch  wenig  geklärt  und  viel  umstritten.  Für 
Friedenszeiten  zwar  liegen  die  Verhältnisse 
ziemlich  klar  durch  den  Pariser  Internatio- 

nalen Telegraphenvertrag  v.  14./III.  1884. 
In  Kriegszeiten  sind  aber  die  Seekabel,  auch 
die  neutralen,  noch  geradezu  vogelfrei;  Be- 

mühungen auf  der  Haager  Friedenskonferenz, 
die  Rechte  der  Kabelbesitzer  auch  für  den 

Kriegsfall  festzulegen,  sind  an  Englands 
Widerstand  gescheitert,  und  das  bescheidene 
Gewohnheitsrecht,  das  sich,  zumal  im  spa- 

nisch-amerikanischen Kriege  1898,  heraus- 
gebildet hatte,  ist  durch  den  Weltkrieg  völlig 

beseitigt  worden,  so  daß  es  heute  um  den. 
rechtlichen  Schutz  der  Seekabel  im  Kriege 
schlimmer  denn  je  zuvor  bestellt  ist.  Feste 
Regeln  für  die  Behandlung  der  Seekabel  im 
Kriege  haben  1898  die  Ver.  Staaten  aufge- 

stellt, jedoch  nur  zur  eigenen  Beachtung;  ein 
Versuch  des  Institut  du  droit  international, 
allgemeingültige  Regeln  aufzustellen  (Brüssel 
1902),  ist  praktisch  ohne  Erfolg  geblieben. 

Literatur:  David  Fischer,  Die  Tclegraphie 
und  das  Völkerrecht,  Leipzig  1S76.  —  Louis 
Renault,  Introduction  ä  l'etude  du  droit  inter- 

national, Paris  1879.  —  Charles  Bright, 
Submarine  Telegraphs,  London  1898.  —  Bruno 
Kraemer,  Die  unterseeischen  Kabel  in  Kriegs- 

zeiten, Leipzig  1903.  —  Franz  Scholz,  Krieg 
itnd Seekabel,  Berlin  1904-  —  Noebels,  Schlucke- 

bier u.  tfentsch,  Tclegraphie  und  Telephonie, 

2.  Aufl.,  Leipzig  1907.  —  Thomas  Lenschau, 
Das  Weltkabelnetz,  2.  Aufl.  Halle  1908.  —  Max 
Boscher,  Die  Kabel  des  Weltverkehrs,  Berlin  1911. 
—  Rieh.  Hennig,  Ueberseeische  Telegraphie 
und  auswärtige  Politik,  Berlin  1919. 
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Kaffee. 

1.  Varietäten  dos  Kaffeobaumes.  2.  Kultur- 
heimat des  Kaffeebanmes  and  Verbreitung  des 

Kaffeegennsses.  .">.  Ansbreitung  der  Kaffeeknltar. 
4.  Anbaubedingungen.  5.  Anlage  und  Pflege 
der  Kaffeekulturen.  »;.  Aufbereitung  der  Früchte. 
7.   Ueborsicht   über  die   Weltproduktion. 

1.  Varietäten  des  Kaffeebaumes.  Die 

pflanzlichen  Genußmittel:  Kaffee,  Kakao  und 
Tee  sind  kulturgeschichtlich  und  wirtschaftlich 

von  ungewöhnlicher  Bedeutung.  Ihre  zu- 
nehmende Einbürgerung  hal  sich  als  wirksamstes 

Mittel  gegen  den  Alkoholismus  und  seine  Be- 
gleiterscheinungen erwiesen.  Ilir  Anbau  hat 

zur  rauchen  Erschließung  ausgedehnter  Gebiete 
in  doli  beißen  und  warmen  Zonen  der  Erde  ge- 

führt. Per  Anbau,  die  Pflege  sowie  die  Auf- 
bereitung dar  Erzeugnisse,  ihre  Beförderung  zu 

Lande  und  zu  Wasser  und  schließlich  der  Handel 
mit   ihnen   setzen   Millionen  von   Mensehen  in 
Nahrung. 

Bisher  hat  sieh  der  Kaffee  trotz  der  erheb- 

liehen Steigerung  des  Kakao-  und  des  Tee- 
Verbrauches  in  den  letzten  Jahrzehnten  als  das 

weitaus  wichtigste  Genußmitte]  behauptet.  Er 
kann  aus  dem  Samen  der  zahlreichen  in  Afrika 
und  Sßdaaien  heimischen,  der  Pflanzenfamilie 

der  Rubiacaeon  zugehörigen  Coffea-Arten  ge- 
wonnen werden.  Aber  tatsächlich  sind  nur 

wenige  von  ihnen  und  zwar  gerade  afrikanische 
in  Anbau  genommen.  Obenan  stellt  sowohl 
nach  Ausbreitung  als  auch  nach  Qualität  die 

i    arabiea,    die    freilich    nicht    in    Arabien, 
vielmehr    in     den     waldbedeckten     Hochland- 

en Sfidabessiniens  und  südlicher  bis  zum 
Viktoria    beimisch  i> t .     Dieser  Kaffee  ist  ein 

immergrüner     in     natürlichem    Zustand   5  — G    m 
hoher    Baum,   der  aber   häufig  getopnt  nur  als 
ein    etwa    2    m    hoher    Strauch    gehalten    wird. 

Die    langen,    meist   abwart!    geneigten   Zweige 
i  dunkelgrüne,  dünne,   lederartize  Blauer 

•    Ponn,     Aus  ihren  Achseln  ent- 
springen   Bft«  he   von  jasrainähnliehen,    weißen 
n    Blüten  von  kräftigem   Wohlgeruch, 

D    Fruchtknoten    bildet   sich 
bei  voller  Reife  dunkel  karmohünrote  Stein- 

ihrer  lederartigen  Oberhaut  be- 
finden    lieh,     in     zorkerhaltigem    schleimigem 

•j  plankonvexe,    um 
brte    Samen,   die 

Kaffeebohnen.      Jede   Bohne   i^t   zunächst    von 
dünnen  .  ,   ,|,       ,j,.r 

;  i*.",  und  dann  von  einer  strohfarbenen 

bornartte*>n  „liornschale"  odei     Pergamonthauf An    den    .  Enden  der 
in    trockenen    Baden 

häufig  nur beiderseits   ab?'  boli  he 
:tp.<hnen'"    •<  •     ist   im 

•I        der 

.'   .'         .  :    '  hell 

Pflanzung   entdeckte,    durch   inrunga 
bilitäl     rief     I  I 

. 
auf     defl     it;r 

trockenen  AU  der  arab 

Kaffeestrauch  in  Ceylon  und  Java  von  einer 
verheerenden  Blattkrankheit  heimgesucht  wurde, 
glaubte  man  in  dem  stattlichen  großblütigen 

und  großbohnigen  „Liberiakaffee",  der  aber  tat- 
sächlich dem  Küstengebiet  des  änuatornahen 

Angola  entstammt,  wenigstens  für  die  tieferen, 
heißeren  Striche  einen  widerstandsfähigen  Ersatz 
gefunden  zu  haben.  Die  Aufbereitung  seiner 
dunkel  rotbraunen  Frucht  ist  jedoch  schwieriger, 
weil  das  Fruchtfleisch  zäher  an  der  Pergament- 

haut haftet.  Ueberdiea  hat  sich  sein  allzu  kräf- 
tiges Aroma  als  wenig  zusagend  erwiesen.  Sein 

Anbau,  trotz  der  Anspruchslosigkeit  hinsicht- 
lich des  Bodens  vornehmlich  auf  die  holländischen 

Kolonien  beschränkt,  ist  auch  hier  unter  dem 
Einfluß  derselben  Krankheit  zurückgegangen. 
Einen  teilweisen  Ersatz  gewann  man  durch 
Hast  ardarten,  die  aus  Kreuzungen  beider  Vario- 
täten  erzielt  wurden.  Vielversprechend  ist  ferner 
der  aus  Nigeria  stammende,  dem  Liberiakaffee 

vorwandte  und  ihm  ähnliehe  aber  kleinbohnige, 
sehr  ertragreiche  Abeokuttakaffee.  Seine  Samen 

lassen  sich  besser  von  der  Pergamenlhaut  los- 
losen,  und  das  aus  ihnen  gewonnene  Getränk 
hat  ein  feineres  Aroma.  Als  ebenso  aussichts- 

reich wird  die  an  der  Sierra  Leone  und  im  fran- 
zösischen Guinea  wild  vorkommende,  von  den 

Eingeborenen  und  Pflanzern  bis  zu  einer  Höhe 
von  211(11)  m  angepflanzte,  an  ihren  kleinen 
lanzettlichen  Blättern  kenntliche,  hochwertige 
Coffea  stenophylla  bezeichnet,  (der  Ilighland 

coffee  der  Engländer).  Einen  mächtigen  Auf- 
schwung hat  die  Kultur  der  erst  seit  1Ü00  in 

Java  aus  Westafrika  eingeführten  frühreifen  und 
sehr  ergiebigen  Coffea  robusta  gewonnen.  Aber 
auch  sie  hat  sich  nicht  in  dem  erwarteten  Maße 

gegen  Pflanzenkrankheiten,  aber  ebensowenig 
gegen  Trockenheil  widerstandsfähig  gezeigt.  Dio 
Samen  aller  dieser  Varietäten  haben  ihre  an- 

regende Wiikung  dein  in  ihnen  etwa  mit  1  'j'/o, 
in  geringerem  Maße  auch  in  den  Zweigen  der 
Blätter  enthaltenen  Coffein  zu  verdanken,  das 
mit  dem  Alkaloid  Theln  identisch  ist.  Ihm  kommt 
kein  Nährwert  zu,  wohl  aber  vermag  er  die  durch 

Ermüdung      hervorgerufenen     Widerstände     des 
Zentralnervensystems  zu  beseitigen,  den  Willens- 

reiz zu  den  Muskeln  fortzuleiten  und  er  ,.■! is- 
ponieii  andererseits  die  Muskeln,  leichter  aus 
dem  erschlafften  in  den  verkürzten  Zustand  über- 

zugehen" (Hanausek,  Warenkunde). 
2.    Kulturheini.it    des    Kaffeebaumes    und 

Verbreitung    des    Kaffeegenusses.      Zweifellos 
i  t  dor  Kafleebaum  in  Abessinien  und  nicht  in 
Arabien  /mit  m  Kultur  genommen  worden. 
Denn  dort   findet  sich    und    iwai    im    Süden  des 

i.ami.  in  ben  dei  Verwertung  wildoi  Roständedes 
l  i  waldet  eine  sJte,  zum  I  eil  noch  recht  primil iva 
Pflege  dej  Pflanze.  Die  Araber  haben  wie  das 
Genußmitte]  so  auch  die  Kultur  der  hol  ihnen 

nirgendwo    wild    vorkommenden    Pflanze   wohl 
m    Beginn   des   16.   Jahrb.   übernommen. 

Allem  die  Bezeichnung  „Khawab",  die  sie  dem 
neuen  <  ietränk  gaben,  am  hixl  ii  an« 

ade  Wirkung  zu  kennzeichnen,  aal  beinahe 
nden.    Von  Aden  and  den 

mstätten    Arabiens    verbreitete    sich    der 

.  genuß    na«  h    d  .      n    \  orderasient, 
:    oach  Konstant  inopeL    Ifl 

allen  größeren  orten  kamen  Kaffeehäuser  auf. 
..  ii  i.  n  nnht  selten  Statu  n  V  bnaftst 

politischer   Diskussionen,   mitunter   auch   sinM 
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nicht  ganz  einwandfreien  geselligen  Verkehrs. 
Anläufe,  sie  aus  religiösen  oder  politischen 
Gründen  zu  schließen,  erwiesen  sich  im  Morgen- 

land ebenso  fruchtlos  wie  ein  ähnlicher  Anschlag 
Karls  IL  i.  J.  1675  gegen  die  Kaffeehäuser 
von  London.  Wenn  auch  das  neue  Getränk  seit 

etwa  1640  über  Venedig  und  Marseille  in  West- 
europa Eingang  fand,  so  wurde  es  doch  erst 

durch  die  Veranstaltungen  des  türkischen  Bot- 
schafters am  Hofe  Ludwigs  XIV.  hof-  und  gesell- 

schaftsfähig. Der  sich  einbürgernde  Milchzusatz 
erschloß  ihm  weitere  Kreise.  Die  neu  eröffneten 
Kaffeehäuser  boten  auch  in  Paris  damals  und 
später  ein  wichtiges  Stelldichein  für  die  Politiker 
und  Literaten.  In  Wien  hat  der  Pole  Kolschitzki 
mit  den  nach  der  Vertreibung  der  Türken  i. 
J.  1683  erbeuteten  Beständen  ein  Kaffeehaus 

errichtet,  dem  andere  nachfolgten.  Von  West- 
europa fand  das  Genußmittel  nach  anderen  Teilen 

Deutschlands  Eingang.  Der  Leibarzt  des  Großen 
Kurfürsten,  Bontekoe,  hat  es  ebenso  wie  den 
Kakao  und  insbesondere  den  Tee  wider  die  zahl- 

reichen Anfeindungen  von  Aerzten  als  wert- 
vollen Ersatz  für  den  Alkohol  nachdrücklichst 

empfohlen.  Naturgemäß  hat  der  deutsche  Mer- 
kantilismus das  Eindringen  des  fremden  Luxus- 

getränkes erschwert.  Gleichzeitig  wurde  es  —  wie 
seitens  Friedrichs  des  Großen  durch  die  Mono- 

polisierung der  Kaffeerösterei  —  zu  einem  aus- 
giebigen Steuerobjekt  gemacht.  Das  ist  der 

Kaffee  allmählich  in  allen  Staaten,  zuletzt  in 
der  Union  geworden.  Nichts  weniger  als  der 
8.  Teil  der  gesamten  Zolleinnahmen  des  Deutschen 
Reiches  ist  vor  dem  Krieg  aus  der  Belastung  des 
Kaffees  eingegangen  (Deutschmann,  DerKaffee- 
handel). 

Erhöhter  Schmuggel,  Eindringen  mehr  oder 
minder  wertvoller  einheimischer  Surrogate,  sowie 
eine  Veränderung  der  Konsumrichtung  sind  die 
natürlichen  Folgen  einer  allzu  starken  und  ein- 

seitigen Belastung.  Im  ganzen  aber  hat  sich  der 
Kaffeeverbrauch  unter  dem  Einfluß  immer 
niedriger  werdender  Preise  bis  zum  Jahre  1910  in 
großem  Maße  gehoben.  Die  künstliche  Steigerung 
der  Preise  durch  die  später  zu  erörternden  Maß- 

nahmen der  Kaffeevalorisation  —  in  Deutschland 
kam  noch  eine  Zollerhöhung  hinzu  —  hat  be- 

sonders hier  vor  dem  Krieg  eine  rückgängige 
Bewegung  herbeigeführt. 

Den  größten  Verbrauch  wiesen  i.  J.  1913 
bei  einem  Weltkonsum  von  etwa  18  Millionen 

Sack l)  auf  den  Kopf  der  Bevölkerung  die  nordwest- 
lichen germanischen  Staaten  auf,  so  Holland  etwa 

7,  Dänemark  5,6,  Schweden  5,5,  Norwegen  5,1 
sowie  das  halbgermanische  Belgien  4,95  kg.  Die 
Vereinigten  Staaten  hatten  schon  vor  dem  Kriege 
den  bedeutenden  relativen  Konsum  von  4.40  kg, 
demgemäß  die  größte  Zufuhr,  etwa  400  Mill.  kg 
die  sich  während  des  Krieges  i.  J  1918 
vorübergehend  bis  auf  510  Mill.  kg  erhöhte; 
Deutschlands  Durchschnittsverbrauch  ging  vom 
Jahre  1910—1913  bis  auf  2,44  kg  zurück,  während 
er  vom  Jahre  1905-1909  zwischen  3-3,80  kg 
geschwankt  hatte.  So  sank  auch  die  absolute 
Ziffer  von  ihrem  i.  J.  1909  erreichten  Höchststand 
von  211  Mill.  bis  zum  Jahre  1913  auf  164  Mill.  kg. 
Damit  hat  es  im  Weltkonsum  immer  noch  die 

*)  Der  Sack  Kaffee  ist  hier  durchgängig  mit 
60  kg  berechnet. 

zweite  Stelle  behauptet,  während  sich  Frank- 
reich bei  einer  höheren  durchschnittlichen  Ver- 

brauchsziffer von  2,90  kg  mit  der  dritten  Stello 
begnügen  mußte.  Die  relative  Armut  der  Be- 

völkerung des  ehemaligen  Oesterreirh-Ungarns 
sowie  auch  Italiens  spiegeln  sich  in  den  niedrigen 
Konsumziffern  1,10  und  0.80  kg  wieder.  Die 
Hinneigung  zum  Teegenuß  erklärt  die  geringen 
Verbrauchsgrößen  von  0,30  und  0,10  kg  bei  Groß- 

britannien und  Irland  sowie  dem  allerdings  nicht 
sehr  kaufkräftigen  Rußland. 

3.  Ausbreitung  der  Kaffeekultur.  Der 
Bedarf  an  Kaffee,  welcher  sich  während  des 
17.  Jahrh.  über  das  westliche  Morgen-  und  das 
Abendland  rasch  verbreitet  hatte,  wurde  zunächst 
durch  die  von  den  Holländern  und  Engländern  ver- 

mittelte Ausfuhr  westarabischer  und  abessinischer 
Erzeugnisse  völlig  gedeckt.  Erst  seit  dem  Jahre 
1690  wurden  Kaffeepflänzchen  nach  Java  und 
zwar  mit  raschem  und  großem  Erfolg  über- 

tragen. —  Die  Insel  wurde  das  Verbreitungs- 
zentrum der  viel  späteren  Anbaubestrebungen 

in  Sumatra,  Celebes,  Bali  und  Ceylon.  In  Vorder- 
indien sind  systematische  Versuche  erst  um  1830 

unternommen  worden.  Sie  haben  nur  im  Süden 

und  im  Südwesten  Dekans  von  19°  ab  zum  Erfolg 
geführt.  In  Ceylon  setzte  sich  die  Kultur  erst 
unter  der  englischen  Herrschaft  erfolgreich  durch. 
Von  den  in  Java  seit  kurzem  angebauten  Bäumen 
wurden  i.  J.  1700  einige  Pflänzlinge  nach  dem 
botanischen  Garten  zu  Amsterdam  gebracht. 
Sie  wurden  die  Mutterpflanzen  der  Kaffeekulturen 
in  der  holländischen  Kolonie  Surinam  und  über 
den  Hofgarten  Ludwigs  XIV.  auch  der  fran- 

zösischen Kolonien  in  Westindien  und  Guayana 
und  schließlich  wohl  der  meisten  Anbaugebiete 
Süd-  und  Mittelamerikas.  Von  Cayenne  ge- 

langten um  1723  Pflanzen  auf  heimlichem  Wege 
nach  Brasilien,  wo  die  Pflege  dieser  Rubiacacen, 
von  Regierung  und  Geistlichkeit  gefördert, 
rasch  Wurzel  faßte.  Zur  weileien  Ausdehnung 
und  Entwicklung  des  Kaffeeanbaues  in  den 
spanischen  und  englischen  Kolonien  West- 

indiens sowie  auf  dem  amerikanischen  Festland 
haben  die  erfahrenen  französischen  Pflanzer 
Haitis  nicht  wenig  beigetragen,  als  sie  i.  J. 
1792  auf  der  Flucht  vor  den  aufständischen 
Negern  eine  neue  Heimat  suchten.  —  Die  Aus- 

breitung der  Kolonisation  seit  dem  letzten  Viertel 
des  19.  Jahrh.  über  Mittelafrika  und  die  austra- 

lische Inselwelt  hat  auch  in  diesen  Gebieten  zu 
vielfachen  im  ganzen  aber  für  die  Weltproduktion 
nicht  sonderlich  belangreichen  Anbauversueben 
geführt.  —  Durch  die  angedeuteten  Vorgänge 
hat  die  Kaffeekultur,  wie  auch  das  nunmehr  ver- 

altete Kärtchen  vonFuchs  zeigt  (vgl.  die  Literatur 
S.  551)  in  den  heißen  und  warmen  Gebieten  aller 
Kontinente  in  größerem  oder  geringerem  Maße 
Eingang  gefunden.  An  der  kalifornischen  Küste 
und  den  westindischen  Inseln  bezeichnet  der 
Wendekreis  die  ungefähre  Anbaugrenze,  im 
festländischen  Teil  Nordamerikas  und  Südost- 

asiens sinkt  sie  unter  dem  Einfluß  der  winter- 
lichen Landwinde  tief  unter  diese  Linie  herab. 

Auf  der  Südwestseite  der  Südkontinente  Afrika 
und  Amerika  ist  der  Anbau  durch  die  kalten 
Meeresströmungen  und  die  Trockenheit  vom 
Süden  her  gegen  den  Aequator  zu  eingeengt,  auf 
der  durch  die  Passate  begünstigten  Südostseite 
der  beiden  Kontinente  reicht  er  in  Natal  mit  einem 

geringfügigen  Anbau,  in  Brasilien  in  der  Nach- 

35* 
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barschaft  des  wichtigsten  Produktionsgebiets  der 
Erde  übpr  den  Wendekreis  hinaus. 

4.  Anbaubedingungon.  Audi  innerhalb  der 

angedeuteten  Verbreitungsgrenzen  ist  sein  Ge- 
deihen an  bestimmte  Voraussetzungen  geknüpft. 

Als  einer  ursprünglichen  Höhenpflanze  sagen 
ihm  auch  bei  der  künstlichen  Pflege  Höhenlagen 

mit  ausgeglicheneren  Temperaturen,  mit  Schwan- 
kungen zwischen  LS  and  80"  0  sehr  wohl  so. 

Sie  ermöglichen  eine  ununterbrochene  Blöte- 
und  FruchtrEntwicklung,  Die  Elöhongrenzen  des 
Anbaues  rücken  naturgemäß  gegon  den  Aeqiiator 
aufwärts,    [n Venezuela,  am  in."  ii'ii dlichei    lireile 
erstreckt  sich  die  Hauptzone  zwischen  800  und 

1500  m,  in  Guatemala,  am  16."  nördlicher  Breite, 
zwischen  600  bis  1200  Ott,  in  dem  Parahyba- 
eebiet  der  Riozone  Brasiliens  am  Bildlichen 
Wendekreis  zwischen  200  und  750  m.  Doch  übt 
das  Mali  der  Hesonnung  und  des  Niederschlages 
einen  eroßen  Einfluß  auf  die  obere  Grenze  des 

Anbaues  aus,  sie  erreicht  im  sonnigen  Anbau- 
gebiet  Arabien  zwischen  dem  12.— 16.'  die 
Höhe  2000  m.   —   Seine  Anpassungsfähig- 

keit   bekundet    der   Baum   darin,   daß  er    auch 

in   der    niederen   feucht-heißen  Stufe  der   Berg- 
landsehaften,    wie   in   der   tierra   caliente   Vene- 

zuelas   und    Mexikos    beträchtliche    und    früh- 
zeitige,  aber   qualitativ   minderwertige  Ertrage 

abwirft.     Andererseits    hat    er    sehr    zusagende 
Anbaubedingungen,    ja    seine   Paradiesoslieimat 
in     der     zwischen     dem    20.    und    23.    Parallel- 

flieh   der    Küstenkette   gegen  den    Rio 

grande  zu   gelegenen,    dein    ozeanischen   Einfluß* 
entrückten  GOO  — 1000  rn   hohen,   welligen 

tischen   SrhoUenlandschaft   gefunden.   Nie- 
drige Wintertemperaturen  (Julidurchschnitt  von 

in  Verbindung  mit  der  von  Mitte 
April  bis  August  wahrenden  Trockenhoit  ttn! er- 

breihen die  Entwicklung.    Dafür  hingt  die  mit 

der    1  ■'.  :  1    •  .  :  ■  einsei  ende   hohe,  im 
Januar  bis  auf  •_'!"  ansteigende  Temperatur  eine 

itig  aufbrechende  Blutenfülle  zur 
Itung.     Mulden  unter  600  m  Höhe  werden 

in  ihnen  im  Winter  Kälte- 
re Tempera  turdepressionen 

unter  V  sind  ja  der  Pflanze  abträglich.    Ab 
.  aul  der  Hochfläche  außer  gewöhnliche 

auf.       Im    Winter    des 

Jahr.  im  Gebiete  von  St  l'aulo 
von  ca.  7i>j  Millionen  Riumchon  361  Millionen 

■  irei  beschädigt  wordi 
rad  der  V«  I  iögli<  hkeil 

und  ■  in     mehr    oder 

hlag  für  die  Entwich- 
>...     KUiutlii  hi 

■  • 

Arabien   und   in  dei  in  Ni- 
kara.  ttlich    be 

un    1  '.    111 
im    . 

.long  mit  ■  'i    und  Tro<  ken- 
zeit  I   iffee- 

Ernto  und 
i.t.      Vor- 

wäh- 
kur.m     I. 

:    Marke     i 
und  <!■  r    I. 

die  Lrbensdam  1 

bii  zu  B  m  lange  Pfahl«  n  lief- 
:igen,    da/. 

mals  zur  Sumpfbildung  neigenden  Boden  findet. 
Humusreiche,  durch  die  Niodorlflgnng  von  Ur- 

waldern gewonnen,  teilweise  auch  bloße  Steppen- 
böden  bieten  die  günstigsten  Vorbedingungen  für 
die  Kaifeekultur,  insbesondere  wenn  sie  wie  viel- 

fach in  Java,  Mittelamerika,  St.  Paulo  aus  der 
Zersetzung  vulkanischer  Gesteine  entstanden  sind. 
Das  üppige  Gedeihen  bestimmter  Waldbäume 

oder  Sträucher  in  der  Steppe  bietet  einen  wert- 
vollen Fingerzeig  für  die  Eignung  eines  Land- 

striches. 
5.  Anlage  und  Pflege  der  Kaffeekulturen. 

Hat  der  Pflanzer  einen  brauchbaren  Hoden  für  die 

Anlage  eines  Kaffeegartens  gefunden,  so  sind 
dann  noch  zahlreiche  Kulturarbeiten  vorzu- 

nehmen: die  Beseitigung  der  natürlichen  Vege- 
tation unter  Schonung  der  Humusschicht,  Ver- 

messung und  Aufteilung  des  Terrains,  Ter- 
rassiernng  steiler  Stellen,  Anlage  von  Bewässe- 

rung.--, allenfalls  auch  Entwässerungsanlagen, 
Sicherung  der  Wasserzufuhr  für  die  Aufbereitung 
der  Früchte;  Herrichtung  von  Wegen,  Her- 

richtung von  Saatbeeten,  Anlage  von  Pflanz- 
löchern usw.  Der  Standraum  für  den  Baum 

schwankt  zwischen  2,25—9  qm.  Die  von  aus- 
erlesenem Samen  gezogenen  Keimlinge  werden 

vielfach  zunächst  in  eine  Baumschule  und  dann, 
am  besten  zu  Beginn  der  Regenzeit,  nach  den 
Gärten  verpflanzt.  Es  gilt  dann,  passende 

Schattenpflanzen  zum  Schutz  gegen  starke  Be- 
lichtung zu  wählen,  von  denen  man  in  den  rand- 

lichen Anbaugebieten  wie  in  St.  Paulo  und  in 

größeren  Höhen  absehen  kann,  und  die  Entschei- 
dung zu  treffen,  bis  zu  welchem  Grad  der  Moden 

im  Umkreis  der  Bäume  von  Unkraut  Freigehalten 
Werden    soll,    Fragen,    welche  in   Pflanzerkreisen 
einzelner  Tropenlandschaften  viel  umstritten  sind. 
Die  statke  Inanspruchnahme  der  Nährsalze  des 
Bodens  durch  die  wachsenden  und  frucht- 

tragenden Bäume  nötigt  entweder  zum  Ver- 
lassen oder  zum  Düngen  der  Pflanzung.  Die 

Anwendung  des  natürlichen  Düngers  wird  all- 
gemein in  erster  Linie  empfohlen  und  erwünscht 

sind  hernach    (iahen    von  künstlichem  Stickstoff 
für  die  Entwicklung  der  vegetativen  Organe, 

Phosphorsäurndöngung  dagegen  zur   Förderung 
ruchtentwicklung.  Soll  Wer  Baum  genüg  ao 

Fruchtzweige  an  starkem  Holz  mit  1  Dil  nd 
Licht  und  Luft  gewinnen,  iniili  >r  Bystemati  ch 
beschnitten    und  geformt    weiden.        Zahlroich 

die  pflanzlichen  und  tierischen  Schädlinge, 
von  denen  er  auf  allen  Entwicklungsstufen  be- 

droht '~-;-  Am  bekanntesten  und  gefährlichsten 
erwies  sich  in  SQdasien,  aber  keinesweg  in  Süd- 

amerika, eine  bei  großer  Feuchtigkeit  und  zu 
reichlichem  Schatten  um  (ich  greifende  Blatt- 

krankheit, weh  he  durch  die  Sporen  einw  1 
pilzes,  der  liemilleia  vastatnx,  hervorgerufen 
wurde       Ei  tmil  di  m6.  .1  ihi  g<  1  nnde 
Baum    zur    vollen    Erti 

■  dei  Döngung  und  Behandlung  his  tun 
unii  >  ■  rQnstigenUm  (Anden angeblich büi 
/um  I  halten  kann.  1  toi  Ei  trag  v  bwankt 
je  nach  der  Natur  und  Pflege  in  grohen  Grenzen. 

[71  di  :    werden       In 
Paulo  uird  im  Durchschnitt  lur  die  kräl 

■11    1  '  ...   in   der    RIOZOI 

Von  111111.11.      Die   vorzeitigen    Kruto- ••  11  ihr  nnzuvei II 

Aussagen  dei  Pflanzet  und  wegen  dei 
Ausdehnung  dei  Anba  vei  tlos. 
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6.  Aufbereitung  der  Früchte.  Die  sorgsam 
und  nur  in  reifem  Zustande  zu  pflückenden 
Früchte  bedürfen  der  Aufbereitung.  Sie  kann 
auf  zweifache  Weise  erfolgen.  Die  Kirschen 
werden  entweder  einem  natürlichen  Trocknnngs- 
prozeß    ausgesetzt    und    hernach     —    in    ganz 
Srimitiven  Betrieben  —  durch  Stampfen  in 
ölzernen  Trögen  von  den  nun  schwarzbraun 

gewordenen  Hülsen  und  den  beiden  Häuten 
befreit;  in  großen  Betrieben  hingegen  gelangen 
zur  Entfernung  der  Hülsen  und  derHäute  dieselben 
Maschinen  zur  Anwendung  wie  beim  nassen  Ver- 

fahren. Bei  diesem  werden  die  Kirschen  durch  Ma- 
schinen entpulpt,  der  Rest  der  Schleimmasse 

wird  durch  Fermentation  unter  einer  seichten 
Wasserschicht  und  durch  Säubern  undBearbeitung 
in  Waschtanks  entfernt.  Es  folgt  hernach  die 
Trocknung  der  noch  von  der  Pergament-  und  Sil- 

berhaut umschlossenen  Bohne,  sei  es  auf  großen 
zementierten  Böden  oder  auf  einem  künstlichen, 
technisch  noch  nicht  vervollkommneten  Wege. 

Sehr  häufig  überläßt  man  den  maschinell  ausge- 
zeichnet ausgerüsteten  Händlern  in  den  Verschif- 

fungs-  oder  Bestimmungshäfen  das  „Schälen"  der 
Häute,  das  Polieren,  Glätten  und  schließlich  das 
so  wichtige  Sortieren  der  Bohnen.  Nach  dem 
Maße  des  Wasserverlustes  beim  Trocknen  und 

Gären  wandelt  sich  die  blaue  oder  grüne  Farbe 
der  Bohne  in  eine  blassere,  dann  gelbe  und 
schließlich  bräunliche.  Der  länger  lagernde  Kaffee 
gewinnt  zunächst  an  Wert,  verliert  aber  schließ- 

lich an  Kraft.  Der  Wert  der  Ware  bestimmt 
sich  aber  noch  durch  zahlreiche  andere  Fak- 

toren, wie  Reinheit,  Gleichmäßigkeit  der  Farbe, 
sowie  die  Größe  selbst  und  nicht  zuletzt  durch 
das  Aroma  und  den  Geschmack  der  Brennprobe; 
denn  erst  durch  das  Rösten,  dem  sich  bekannt- 

lich viele  Großbetriebe  widmen,  werden  die 
flüchtigen  Verbindungen  hervorgerufen,  welche 
Geruch  und  Geschmack  anregen. 

7.  Uebersicht  über  die  Weltproduktion. 
Höchst  unzuverlässig  sind  die  Angaben  über  die 
Erntemengen  der  Bohnen,  welche  dieses  Gcnuß- 
mittel  liefern.  Ohne  Absicht  ungenau  sind  häufig 
die  Angaben  der  kleineren,  weißen  und  farbigen 
Pflanzer  Asiens  oder  Amerikas,  zuweilen  ab- 

sichtlich irreführend  die  bestimmten  Ziffern  auch 

amtlicher  Organe  in  wichtigen  Produktions- 
gebieten.  Die  Angaben  über  die  Größe  des 
Baumbestandes  bieten  ohne  Mitteilung  ihres 
Alters  keinen  sicheren  Maßstab.  Zuverlässiger 
sind  die  Größenangaben  der  Ausfuhr-  und  vor 
allem  der  Einfuhr-Häfen. 

In  ihrem  Heimatkontinent  spielt  die  wert- 
volle Rosacaee  nur  eine  bescheidene  Rolle.  Eine 

günstige  Entwicklung  weist  der  Nordostrand 
auf.  Abessinien  hat  seine  Ausfuhr  von  1900  bis 

1913  von  5850  Sack  zu  je  60  kg  auf  10  650  Sack 
erhöht,  die  nunmehr  mit  Ausschaltung  Adens 
über  Dschibuti  zur  Verschiffung  gelangen.  In 
Deutsch-Ostafrika  treten  statt  der  Landschaft 
Usambara  die  tiefgründigeren  Böden  am  Kili- 

mandscharo und  Meru  immer  mehr  in  den  Vorder- 

grund.1) Im  J.  1913  wurden  880  000  Bäum- 
chen mit  6650  Sack  Ertrag  gezählt,  i.  J. 

1917  nahezu  5  Millionen  Bäumchen  mit  einem 

')  Auch  die  Bezirke  von  Bukoba  im  Westen 
des  Viktoria-Sees  und  Neu-Langenburg  am 
Nordende  des  Nyassa-Sees  haben  eine  be- 

trächtliche Entwicklungsmöglichkeit. 

Ertrag  von  40  000  Sack.  Doch  ist  die  Lage  der 
Pflanzungen  nach  den  neuesten  Nachrichten 
eine  recht  traurige.  In  Britisch-Ostafrika  waren 
zur  gleichen  Zeit  nur  220  000  Bäumchen  an- 

gepflanzt. Auch  die  Franzosen  machen  erheb- 
liche Anstrengungen,  um  den  Anbau  in  Mada- 

gaskar zu  steigern.  In  Westafrika,  dessen  Kakao- 
erzeugung in  den  letzten  Jahren  so  überraschende 

Fortschritte  erzielt  hat,  ist  eine  Weiterentwick- 

lung des  geringen  Baumbestandes  —  von  Angola 
abgesehen  —  nicht  festzustellen1).  In  Asien 
wird  die  Erzeugung  des  ältesten  Anbauge- 

bietes an  den  Westhängen  der  Serratkette 
durch  politische  Vorgänge  und  Nahrungsmangel 
eingeschränkt.  Das  berühmte,  aber  oft  mangelhaft 
aufbereitete  Produkt  gelangt  nicht  mehr  über  Ho- 
deida,  sondern  wieder  über  Mokka  und  über  Aden 
zur  Versendung  (1916:  28500  Sack  ä  76  Pfd.).  In 
Südasien  sind  die  Sundainseln,  insbesondere  Java, 
das  Zweitälteste  Produktionsgebiet,  lange  Zeit 
waren  sie  auch  da«  wichtigste.  Die  auffällige 
Abnahme  der  Erträge  sowohl  in  den  unter  der 
Aufsicht  der  Regierung  von  den  Eingeborenen 
ziemlich  widerwillig  betriebenen  „Gouverneroents- 
kulturen"  als  auch  in  den  Privatunternehmungen 
erfolgte  durch  die  schon  erwähnten  Krank- 

heiten insbesondere  in  dem  niederschlags- 
reichen Gebiet  von  Westjava  und  in  nieder- 

schlagsreichen Jahren  überhaupt.  Der  Mit- 
bewerb  Brasiliens  hat  zu  dem  Rückgang  mit 
beigetragen.  Die  Ernten  Javas  waren  von 
etwa  800  000  Pikuls  (824  000  Sack)  zu 
Beginn  der  80er  Jahre  bis  1908  auf  den 
zehnten  Teil  zurückgegangen.  Der  Ernteausweis 
der  wichtigsten  Sundainseln  für  das  Jahr  1919 
zeigt  wieder  einen  beträchtlichen  Aufschwung 
und  das  auffällige  Ueberwiegen  des  Robusta- 
kaffees,  der  nunmehr  sowohl  im  Mutterland  als 
auch  bei  den  verwöhnten  Nordamerikanern  Auf- 

nahme gefunden  hat.  Java  erzeugte  586576  Pikul 
(ä  62kg),  davon  Java  K.(C.  arabica57 148,  Robusta 
516  910(1),  Liberia  12  518(1)  Pikul)  -  Su- 

matra 235  568  Pikul,  davon  Robusta  204  089(1), 
Celebes  79325  Pikul,  davon  75  298  Javakaffee. 

In  Portugiesisch-Timor  ist  der  Kaffee  die  ge- 
winnbringendste Kultur,  von  der  etwa  10000  Sack 

zu  je  60  kg  exportiert  werden,  wogegen  die 
Philippinen  trotz  günstiger  Vorbedingungen 
und  aller  Bemühungen  der  Amerikaner  ihren 
Bedarf  noch  immer  nicht  decken.  In  Hinter- 

indien ist  sein  Anbau  wegen  des  Aufblühens 
der  Kautschukkultur  völlig  vernachlässigt8),  in 
Ceylon  durch  Krankheiten  zum  Erliegen  ge- 

kommen, auch  in  Vorderindien  ist  er  selbst  in 

den  Hauptanbaugebieten,  dem  westlichen  Berg- 
land von  Mysore,  dem  von  Coorg  und 

den  Nilgiris,  wegen  des  erfolgreichen  Wettbe- 
werbes Brasiliens  und  wegen  der  von  den 

Pflanzern  beklagten  Vernachlässigung  durch  die 

Regierung  und  nicht  zuletzt  wegen  des  sehr  ge- 
ringen Verbrauches  im  Lande  im  Rückgang  be- 

griffen. Die  vorwiegend  nach  Westeuropa  gerich- 
tete Ausfuhr  sank  von  507  000  Cwt  (ä  50  kg) 

i.    J.    1871    ziemlich    stetig    auf    200  000    Cwt 

')  Nach  Duuring  betrug  die  Ausfuhr  ganz 
Afrikas  nach  Europa  also  beinahe  die  Gesamt- 

ausfuhr  für   das  Jahr  1918  bloß  300  000  Sack. 

2)  Neuerdings  wird  Coffea  robusta  als  loh- 
nende Zwischenkultur  zum  Schutz  der  Kaut- 

schukbäume angepflanzt. 
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i.  .1.  1912.')  Von  den  ozeanischen  Inseln 
haben  nur  die  llawai  die  ansehnliche  Produktion 

von  16150  Sack  (1911/12)  die  heinahe  gänzlich 
nach   St.   Fran/.isko  ging.     NYiikaledonien  sendet 
rund  6600  Sack  nach  Prankreich.  Die  Pro- 

duktion Queenslands  in  Australien  wird  mit 

Sack  angegeben.  --  Ungleich  wichtiger  als 
die  Ernteertragnisse  der  Ostkontinente  sind  die- 

jenigen Amerikas.  Mexiko  allein  hat  i.  J. 
1912  eine  Gesamtproduktion  von  400000  bis 

500000  Sack,  mehr  als  das  Doppelte  wir  Vorder- 
indion, von  denen  250  000  300000  Sack  /nr 

Ausfuhr  gelangten,     Das  altere  Anbaugebiet  in 
der  Tierra  templada,  das  Bergland  von  Orizaba 
im  Staate  Yeracru/.  lieferte  noch  immer  die 

re  Erntemenge,  etwa  L50 000  Sack,  aber  es 
häufen  sich  Klagen  über  Erschöpfung  des 
Bodens,  Bcbwierige  Arbeiterverhaltnisse,  nn- 
Eolingliche    Pflege    der    Gärten    und    dement- 

Oende    geringe   Durchschnittserträge  ['•'<<'>  'S pro  Baum).  Am  aussichtsreichsten  sind  die  von 
deutschen  Pflanzern  mustergültig  angelegten, 
vielfach  durch  vulkanische  Asche  gedüngten 

Girten  an  der  atlantischen  und  pazifischen  Seite 
Staates  Chiapass  in  Südmexiko.    Im  übrigen 

dürfte  die  Kaffeeausfuhr  des  ganzen  (iehietes 
durch  die  Zunahme  des  heimischen  Konsums 
zurückgehen.  In  Mittelamerika  hat  der  Anbau 

in  der  Tierra  templada  entlang  der  beiderseitigen 
1  .de  infolge  der  flachen  Purin  der  Erhe- 

bungen,   der    Gunst     der     Niedersi  hlagsverhält- 
und  die  Beteiligung  ausländischen  Kapitals 

und  Unternehmertums  (Deutsche  betätigen  sich 
!ers  in  Guatemala)  eine  bedeutende  Ent- 

wicklung genommen.  In  Guatemala,  Salvador 
und  Nikaragua  behaupte!  der  Katteeexport  im 

ohandel  die  erste,  in  Kostarika  die  zweite 

.Stell.-.  Mexico  und  M i t  tel- A merika  beteiligten  sieb 
Duuring  am   Welthandel    mit  ca.  1,(J  Mill. 

indischen      Inseln,      die     in      den 
.  •  n    de.    L9,    Jahrhunderts    in 

der     Produktion     und     im     Handel     qualitativ 

und  quan-r  \X'\\   ein,,  führende   Rolle  innehatten. 
■  ier  Sklavenbefreiung,   teils 
ing  anderer  Erzeugnisse  diese 

n  lai  i  m    d  tu  sie  zum 

Krorde
n  sind.  Nur .1.       1918       eitle       All    lillll       Voll 

■    \     In  ,  In  etwa 

•  noch  immer  das 
mral   d  a 
Ausfuhr 

lels,      Der   11  aopt- dor   nördlichen 
iSbetrieben 

i.  J    19 10/ 11  ei 
! 

Hahn   Marakail 
flder, 

doch  s«ifidu-  Koluml 
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vanilla  noch  470  000  Sack  ins  Ausland.1)  In 
Surinam  tritt  die  Kaffeekultur,  welche  Liberia- 
und  Robustasorten  pflegt,  hinter  der  des  Kakao 
weit  an  Bedeutung  zurück.*) 

In  Brasilien,  welches  seine  ersten  Pflänzlinge- 
von  Französisch- Guyana  erhalten  hatte,  hat 
sie!)  das  Anhaugebiet  allmählich  immer  weiter 
nach  Süden  schließlich  bis  nach  St.  Katharina 

gezogen.  Wahrend  die  Kultur  im  äquatorialen 
Gebiet  rasch  zurückging,  nahm  sie  in  der  Küsten- 

zone von  Kspirito  Santo,  Rio  und  in  dem  am 

Stromgebiet  des  Parahivha  gelegenen  Teilen  von 
Minaes  und  St.  Paulo  einen  durch  Klima  und 

billige  Sklavenarbeit  bedingten  gewaltigen  Auf- 
schwung. Hatte  der  jährliche  Durchschnitts- 

anteil Brasiliens  im  Jahrzehnt  1820/21 —  182!>/:i0 
260000  Sack  von  1375  000  Sack  der  Welt- 

ernte betragen,  so  lieferte  es,  insbesondere  die 
Riozone.  im  Durchschnitt  des  Jahrzehntes  1850/61 
bis  1859/(50  von  der  beinahe  5  Millionen  Sack 
umfassenden  Welternte  nicht  weniger  als  52%. 
Seit  dein  Jahre  1835  begann  sich  die  Kultur 
über  das  benachbarte  binnenländische  tief- 

gründige, klimatisch  Massenernten  und  Massen- 
aufbereitung  begünstigende  Gebiet  von  St. 
Paulo  zu  verbreiten.  Für  die  i.  J.  1888  auf- 

gehobene Sklavenarbeit  fand  sie  vollkommenen 
Ersatz  an  italienischen  Saisonarbeitern.  An- 

gesichts der  günstigen  Kaffeepreise  bis  zur 
Mitte  der  90er  Jahre  und  der  hohen  Beträge 

für  die  im  Wert  fallende,  aber  im  Inland  kauf- 
kräftigere Milreis  war  der  Witt  sc  halt  shet  rieb 

ein  möglichst  extensiver.  —  Erschöpfte  Kaffee- 

anlagen wurden  aulgelassen  und  neue  auf  aller- 
dings zu  teuren  Preisen  erkauften,  durch  Bahnbau 

rasch  erschlossenen  Waldkomplexen  begründet. 
So  kam  es,  daß  Santos  von  der  i.  J  1895 
Kl  Millionen  Sack  betragenden  Welternte  bereits 
etwa  30%,  Rio  nunmehr  23%  lieferte.  Und 
dieses   Verhältnis   verschob   sich   in   der   Folge 

Btetig  zu  seinen  Gunsten.  Es  hatte  i.  J. 
1901/02  mehr  als  den  halben  Anteil  (51,3%, 

Rio  24%)  der  damals  sehr   hohen    20  Millionen 
Sack  betragenden  Welternte.  Die  absoluten 
Ernteerträge  gingen  in  den  nächsten  vier  Jahren 
ZlllÜck,    teilweise    ;uicli    die    relative!!    \  oll    SailloS. 
Abel    zu   dem   überraschend   großen   Weltsegen 
des  Jahres  ]'.!  i.;  u,  von  nalie/ii  21  Millionen  Sack 
Bohnen  bal  Santo»  mil  mehr  als  15  Millionen  Sack 
und  mehr  als  64%  beigetragen,   wählend  Bios 
Anteil  aul   kaum  14%  zurückging.    Aber  i 
r  i,  rf Olle  begann  bedrohliche  Wirkungen  auszu- 

lösen.   Der  Konsum,  der  sich  jahrlich  nur  um 

rn  pflegte,  konnte 
o  plötzlich  ge  teigei  te  Kaff<  eangebol  nicht 

aufnehmen  gelan  rte  mein  Ware 
zur  \  •  ;ali  in ihei .  i om  Jshre  reo  "2 

ie  n,   von   allen    Rxporthafen   zusammen* 
genommen.       Die    Richtbaren    Welt  vorrate    ei- 

nrichten auch  zui  Zeil  One-  niedersten  Standes 
(Ende  Juni  \<>r  Ablieferuns  dei  Santosernte)  die 

i!  ihe  von  12  Millionen  Sack.    Natur» 
. ■:,..  n  die  Preise.    Daxu  kam  aber,  daß 

')    Im     .1       1  '1  -     b   trüg     die     wahren, I     ,|,-s 
voi  aehmlich  nat  h 

i,  .    i     Kolum- 
Dber  1  IfilL  8*ck. 

'/  Da  lußerbraülianisrhe  Amerika 
b   Duuring  am 
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die  durch  Aufnahme  einer  großen  Reichsanleihe 
i.  J.  1898  für  die  brasilianische  Währung 
eingetretene  Valutabesserung  den  Erlös  in 
Milreis  beeinträchtigte.  Gleichzeitig  bewirkte 
sie  eine  große  Abwanderung  der  nun  wohlhabend 
gewordenen  italienischen  Arbeiter  und  zwang  zu 
größeren  Aufwendungen,  um  Arbeitskräfte  fest- 

zuhalten und  Menschen  sparende  Maschinen  zu 
beschaffen.  Ungeheure  Kapitalien  waren  so  in 
den  Pflanzungen  angelegt,  deren  beträchtliche  Ver- 

zinsung (12  —  14%)  jährlich  hohe  Summen  ver- 
schlang. Es  rächte  sich  schließlich  nunmehr  auch 

die  kurzsichtige  vornehmlich  in  den  überwiegen- 
den Großunternehmungen  gepflegte  Monokultur, 

welche  bei  dem  damals  erhöhten  Schutzzoll  eine 
besonders  kostspielige  Einfuhr  von  Lebensmitteln 
erheischte.  Gegenüber  den  Gefahren  der  Ueber- 
produktion  versagte  das  im  Jahre  1903  erlassene, 
schwerlich  eingehaltene  Verbot  von  Neuan- 

pflanzungen. Angesichts  des  drohenden  wirt- 
schaftlichen Zusammenbruchs  der  meisten  Unter- 
nehmungen und  damit  des  ganzen  Staates  von 

St.  Paulo,  des  bisher  leistungsfähigsten  Gliedes 
des  Reiches,  entschlossen  sich  Staat  und  Reich 
i.  J.  1906  zu  einer  durchgreifenden  Rettungs- 

aktion, zur  modifizierten  Durchführung  der  von 
S.  Siciliano  angeregten  Valorisation.  Durch 
staatliche  Ankäufe  sollte  mit  Hilfe  einer  inter- 

nationalen Kapitalistengruppe  ein  Teil  der 
brasilianischen  Ernte  aufgekauft,  in  New- York, 
Hamburg,  Le  Hävre,  Antwerpen  und  Triest  ein- 

gelagert und  erst  zur  geeigneten  Zeit  in  ent- 
sprechenden Mengen  zur  Aufrechterhaltung 

eines  Mindestpreises  auf  den  Markt  geworfen 
werden.  Der  Erfolg  dieser  Maßnahmen  hing 
von  der  dauernden  Monopolstellung  des  bra- 

silianischen Kaffees  in  der  Weltproduktion,  von 
der  genügenden  finanziellen  Tragfähigkeit  des 
gegen  Ende  1908  gesicherten  Syndikats,  sowie 
von  mäßigen  Ernteausfällen  ab.  Diese  Voraus- 

setzungen für  die  Durchführung  des  Planes 
haben  sich  erfüllt,  insbesondere  schwankte  die 
Weltproduktion  bis  1912/13  nur  zwischen  rund 
14-19  Millionen  Sack.  So  erfolgte  seit  1910 
eine  beträchtliche,  durch  Zurückhaltung  der 
Valorisationsvorräte  künstlich  genährte  Erhöhung 
der  Preise.  Erst  die  drohenden  Maßnahmen  der 
Regierung  der  Vereinigten  Staaten  gegen  den 
„Kaffeetrust"  haben  zum  raschen  Abstoßen  der 
New- Yorker  Vorräte  geführt;  gleichzeitig  vermin- 

derte sich  in  Europa  der  Konsum.  Dies  führte 
i.  J.  1913  eine  Krise  auf  dem  Kaffeemarkt 
herbei.  Während  des  Krieges  blieb  die  Welt- 

produktion auf  einem  niedrigen  Stand.  Dazu 
kam,  daß  sich  der  Verbrauch,  namentlich  i. 
Jahre  1915/16  mit  20  Millionen  Sack  sogar 
über  die  letzten  Friedensjahre  erhob.  New-York 
war  nunmehr  an  Stelle  Hamburgs  der  müßgebende 
Weltmarkt  geworden.  Von  den  französischen 
Häfen  zog  insbesondere  das  auch  früher 
führende  Le  Hävre1)  bedeutende  Mengen  an 
sich,  während  Englands  Kaffeetransport  und 
Kaffeehandel  seine  Bedeutung  verlor.  Die 
Mittelmächte,  welche  den  in  Hamburg,  Ant- 

werpen und  Triest  lagernden  Valorisations- 
kaffee     aufgekauft     hatten,     wurden    während 

x)  Seine  Bedeutung  im  Kaffeehandel  ist 
nächst  dem  großen  Konsum  Frankreichs  auf 
sein  vorzügliches  Lagerhaussystem  zurückzu- 

führen vgl.  Findeisen  S.  78. 

des  Krieges  schließlich  auch  von  der  Zufuhr 
durch  neutrales  Gebiet  abgeschlossen.  Nach 
Friedensschluß  mußte  sich  die  Marktlage  für 
den  Kaffee  durch  den  Hinzutritt  des  wenn  auch 
eingeschränkten  Konsums  von  Mitteleuropa 
günstig  gestalten.  Andererseits  hatte  sich  die 
Produktion  durch  den  schweren  Frost  in  St. 
Paulo  im  Südwinter  1918  stark  vermindert.  Er 
äußerte  offenbar  auch  in  den  folgenden  zwei 
Jahren  seine  Wirkung.  Die  Weltproduktion 
betrug  in  den  Jahren  1918/1921  nur  14,  15  und 
16  Millionen  Sack.  Allein  diese  Wirkung  bleibt 
kaum  eine  dauernde,  und  den  neuesten  Mel- 

dungen über  geringe  Ernteausfälle  in  den  Mittel- 
staaten Brasiliens  wird  ein  weitgehendes  Miß- 
trauen entgegengebracht.  Die  brasilianische 

Regierung  wird  nach  wie  vor  auf  künstliche 
Sicherung  der  Preise  gegenüber  dem  über  kurz 
oder  lang  wieder  zu  erwartenden  Erntesegen 
bedacht  sein  müssen.  — 

Die    Bedeutung   des    Kaffees   für   die   Welt- 
wirtschaft, die  wohl  aus  dem  Vorangegangenen 

zum  Teil  ersichtlich  ist,  mag  noch  durch  folgende 
in  der  Kaffeezeitung  vom  Jahre  1914  enthaltenen, 
im  einzelnen  ziemlich  willkürlichen  Angaben  ver- 

deutlicht werden.1)     Die    mit   Kaffee  bedeckte 
Landfläche    umfaßte    4  345  000   acres.      Davon 

sind  ihr  in  St.  Paulo  allein  2  330  000  acres  ge- 
widmet; im  übrigen  Brasilien  330000,  in  Mittel- 
amerika etwa  650  000.     Der  Wert  der  Kaffee- 

gärten wird  auf  166  Mill.  £  geschätzt  und  zwar 
derjenigen  in  St.  Paulo  100  Mill.  £,  der  im  übrigen 
Amerika  48,  der  Asiens,  Afrikas  und  Australiens 
8  Mill.  £.     Der  Wert  der  Eisenbahnen,  Hafen- 

anlagen und  Lager,  sowie  der  Schiffe,  die  aus- 
schließlich für  den  Kaffeeverkehr  bestimmt  sind, 

wurde  mit  11  Mill.  £,  die  Vorräte  (etwa  10  Mill. 
Sack)  mit  33  Mill.  £  angesetzt.  So  sind  im  ganzen 
220  Mill.  £  im  Kaffee  investiert.    Etwa  720  000 
Arbeiter  werden  in  den  Kaffeegärten  beschäftigt; 
davon    allein    in    den    des    führenden    Staates 

42  000;  und  überdies  ziehen  etwa  800  000  Men- 
schen aus  dem   ausschließlichen  Transport  und 

Handel  mit  Kaffee  ihre  Nahrung. 
Literatur:    L.  Reinhardt,    Kulturgeschichte  der 

Nutzpflanzen,  I.  Bd.,  ßlünchen  1919.  —  Andree, 
Geographie  des  Welthandels,  IV.  Bd.,   Wien  1921. 
—  Watt,   Commercial  Products  of  India,  London 
1909.    —    Auslands  Wegweiser;    herausgege- 

ben v.    Hamb.    weltwirtschaft.l.    Arch.,    Hamburg 
1920/21.    —    Seniler,    Die  tropische  Agrikultur, 
II.  Bd.,  Wismar  1897.  —  Feska,  Landwirtschaft 

in  d.  Tropen  u.  Subtropen,  Berlin  1904.  —   War- 
burg, Kulturpflanzen  der  Weltwirtschaft,  Leipzig 

190S.  —  Preuß,  Expedition  nach  Zentral-  u.  Süd- 
amerika, Berlin  1901.  —  Fuchs,   Die  geogr.  Ver- 

breitung d.  Kaffeebaues  m.  Karte,  Leipzig  1SS6.  — 

Der  Kaffee,  herausgegeb.  vom  Kais.   Gesundheits- 
amt 1903,  mit  Karte  von  Fuchs.  —  Lembke,  Der 

Kaffee  im  Produktionsland,  Hannover   1905.    — 
Lrcomte,    Le  cafe,    Paris  1899.  —   Fouchere, 
Culture  pratique  du  cafe  1908.  —  Belli,  II  caffe, 
Mailand   1910.  —   Cramer,   Over  de  varihilitüt 

der  koffie  Sorten,  Batavia  1913.  —  Wider,  Kaffee, 

Tee    u.    Kakao,   Natur   u.    Geisteswelt    1907.  — 

Kurth,    Die    Lage    des   Kaffeemarktes   und  der 

Kaffeevalorisation,    Jena    1909    —    Findeisen, 
Der  Kaffeehandel,  Jena  1917.  —  Deutsch  mann, 

l)    Sie   sind   einer   amerikanischen    Quelle entnommen. 
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Der  Kaffeegroßhandel  (Großhandel  ».  deutsche 
VolluwirUchafi),  Berlin  1917.  —  Kaffee,  Tei 
und  Kakao  in  der  Kriegswirtschaft,  Berlin  n>is. 

—  l'r.   Schmidt,    Di*  trisation.  Jb. f. 
AW. ,    111.    F..    XXXVIII.    /.'■/.,    8.    66tff.    — 
Sfhcrrcr.  Kaffeevalorisation,  Welttoirtsch.  Areh. 
1919.  —  Siederaleben,  Brasil.  Kaffeevalorisation, 
Frankfurt   19S0,  Dies,  ungedruckt.  —   Vuuring 
und   Sohn,    Statistik    <!>>•    Weltproduktion    von 

Rotterdam.    —    Kaffee-,    Kakao-  ».    Tee- 
■■um,  Hamburg.  —  Der  Tropenpflanzer  ».  Bei- 

nun  Tropenpfl.,  Berlin  seit  189t.—  Deutsch- 
land ii.    dir     Weltwirtschaft,    heroMsg.    v.    Ausw. 

Amt,  Berlin  1991.  —   Lateinamerika,   Berlin. 
Krtius. 

Kaiser-Wilhelm-Kanal. 
I.  Volkswirtschaftlich  bei  r  ;i  cht  e  t. 

II.  I > i o    Rechtsverhältnisse  des  Kanals. 
I.  Volkswirtschaftlich  betrachtet. 

1.  Lauf  des  Kanals.  2.  Geschichtliches.  3.  Er- 
weiterungsbau und  endgültige  Gestaltung  des 

Kanal-.  4.  Betrieb  und  Unterhaltung  des  Kanals. 
4.  Abgaben  für  Benutzung  des  Kanals.    6.  Auf- 

gaben des    Kanals    und    Benutzung    desselben. 
1.   Lauf   des   Kanals.      Der   Kaiser- Wü- 

hl lm-Kaiial  verbindet  dieElbmündung(Nord- 
bei     Brunsbüttelkoog     (km     0)     mii 

der    Kieler    Föhrde    (0     ee)    bei    Holtenau 
(km   98.7).      Er   durchzieht    die   westholstei- 
niscbe  Marsch,  das  moorige  Gebiel  der  Burg- 
Kudenseer     Niederung,     die     hochgelegene 

erscbeide  zwischen  EUbe  und  Kider  und 

die  Niederungsgebiete  der  Gieselau,  Baaler- 
au,   Luhnau   und  Jevenau,  führt  dann  durch 
die  hinter  Rendsburg  liegenden  Obereiderseen 
und  mündet  schließlich  nach   Durchschnei- 

dung   dea    meist    hochgelegenen    östlichen 
Schleswig-  Bolsteins  nörd- 

lich von  Kiel  in  dii  In  seinem  ö  t- 
■i    Drittel   kreuzt   der    Kaiser-Wilhelm- 
.1  mehrfach  den  Lauf  des  Eiderkanals, 

is.  .Jahrb.,  teilweise  da 
.  der   benutzend,    mit    der 

Untereider   zusammen  ehiff- 
fahrtaKtraße  i  •  ford-  und  Ostsee  quer 
dun  leswig-hobteinische   Halbinsel 
bildet«  und  damit  den  Schiffen,  die  zwischen 

die  Fahrt 
um  ireh  die  Belte  oder  den 

r    die    überwiegende 
bitte  einen   bedeutenden 

Umweg  darstellte  und,  .  .  □  Schiffs- 
Unfall«-,  namentlich  !  unmerbucht  an ■  n,  sollet 
fahnn  war. 

■-ichichtlic:.- 
»trai 

14.  Jahrb.  geschalten.     Denn  da 

batt«-  de«  Vorort  oVi  dem  Ibeck, 
tz  Kanal  i  •  leniu, 

und  d.T  1 ' 
•  ■   uiuiidit.   hergestellt. 

M  bii  Ena  id  int 
dann  sufg 

unten  und  in  den  Talern  der  Stecknitz  und  der 

Delvenan  sich  hinziehenden  Elbe-Travekanal. 
Einen  zweiten  Kanal,  der  aber  nur  etwa  25  Jahre 
bestand,  halte  Hamburg  mit  Hilfe  Lübecks  i.  J. 
L526  /.wischen  der  Alsler  und  der  Beste  angelegt 
und  somit  auch  hierdurch  den  Austausch  von 

Waren  zwischen  Nordsee  und  Ostsee  ermöglicht. 
Die  sehr  geringen  Abmessungen  beider  Kanäle 
hatten  jedoch  nur  einen  Linnenschiffsverkebr 

zugelassen. 
Den  Gedanken,  einen  für  Seeschiffe  benutz- 

baren Nordostseekanal  zu  bauen,  verfolgte 
erst  der  dänische  König  Christian  III.  (1633  bis 
1659),  und  zwar  offenbar,  um  den  Handels- 

schiffen seiner  Länder  den  gefährlichen  Seeweg 
um  Skagen  zu  ersparen.  Er  plante  einen  Kanal 
zwischen  Ripen  und  Kolding  oder  Hadersleben. 
Sein  tatkräftiger  und  regsamer  Bruder  Herzog 

Adolf  I.  von  'Gottorf  (1544—1686)  projektierte einen  K;inal  unler  Benutzung  der  Lider.  Diese 
Pläne,  sowie  spätere  Projekte,  von  denen  das 
Wallensteinische  Kriegszwecken,  diejenigen  von 
Herzog  Friedrich  III.  von  Holsiein-Gottorf 
(1616—1669),  der  den  Plan  Adolfs  I.  weiterver- 

folgte und  Kimig  Christian  IV.  (1588—1648)  aber 
der  Handelsschillahrt  dienen  sollten,  sind  nicht 
zur  Ausführung  geiangt. 

Erst  Lade  des  IS.  Jahrb.  wurde  die  Verbin- 
dung der  beiden  durch  die  eimbrische   Halbinsel 

getrennten  Meere  mittels  eines  Seekanals  ver- 
wirklicht durch  die  Eröffnung  des  Liderkanals  im 

Oktober  1784,  welcher  von  Holtenau  an  der 
Kieler  Föhrde  bis  zum  Schirnauer  See,  einer 
seearliger  Ausbuchtung  der  Lider  oberhalb 
Rendsburg  ging,  von  wo  aus  die  Schiffe  das 
natürliche  Bett  der  Lider  benutzen  konnten. 

Durch  die  Anlegung  des  Eiderkanals  erwartete 

man  eine  Förderung  der  Landwirtschaft,  der  In- 
dustrie, des  Handels  und  der  Schiffahrt1  in  Däne- 

mark und  den  mit  diesen  duich  Personalunion 

Verbundenen  Herzogtümern  Schleswig  und  Hol- 
stein. DerEiderkanal,  auf  dem  man  lediglich  dio 

däni  che  Flagge  zu  sehen  wönschte,  sollte  also 
nur  den  Landesinteressen  dienen.  Die  Errich- 

tung des  Eiderkanals  war  entsprechend  i\>-a 
allgemeinen    Verhältnissen    und   dem    Stande   der 
Wasserbautechnik    und   der  ihr  zur   Verfügung 
stehenden   1 1 1 Itsmi I  tel  ztu   Zeit  seiner  Errichtung 

roße  Leistung.   Der  Kanal  brachte  euch  der 
Schiffahrt  bedeutende  Vorteile.    L>  zeigten  sieh 
aber  schon  bald  nach  -einer  Eröffnung  die  "/er- 
kehrshemmendon    Fehler    des    neugeschaffenen 
Seewegen,    nämlich    die    vielen    und    scharfen 
Krümmungen  des  Unterlaufe»  dei  Bidet  and  die 

■  a    Ausmessungen  des  Bidet  kanal     elbat, 
ritenbreite  18  m  beti  ug,  und  der  eine 

ortiefe  von  nur  B  m  hatte.     Dieser  i 
i  in. o  hte  ich  in  Hteigendem  Maße  besonders 

fühlbar,  al    die  Zahl  dei    Dampfschiffe  in  der 
Handelsflotte  sich  schnell  mehrte,  und  farnei  eine 
erhebliche   Vergrößerung   In   den   Abmessungen 
dei   .■schiffe  eintrat.     Infolgedessen  tauchten  im 

LU  Jahi  ii  Pläne  auf,  um  den  Bider- 
.!  tu  erweitern  und  die  Eidei  su  korrig 

ni/.  neuen  Kanal  tu  schafft  < 
■  itert,  nicht  zum  wenigsten  deshalb,  weil 

die  dänische  R<  tw  Abwat  dt  •  ung  der 
.   'lem  Sund  und  damit  dieSrhmälerung 

ron  i  ii r  erhobenen   Sundtollea  befflrcl 
dei    Erbebung  Schleswig- Holsteins  im 
rorda  dei  Plan,  aina  verbei  leite  Vor« 
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bindung  zwischen  Nord-  und  Ostsee  zu  schaffen, 
von  neuem  lebhaft  erörtert.  Damals  ließ  man 
sich  wohl  ausschließlich  von  dem  Gesichtspunkte 
leiten,  der  neuerrichteten  deutschen  Flotte  einen 
vom  Ausland  unabhängigen  Weg  zwischen  beiden 
Meeren  zu  gewährleisten.  Der  Plan  konnte  nach 
dem  unglücklichen  Ausgang  der  schleswig-hol- 

steinischen Bewegung  und  dem  Fortfall  der  deut- 
schen Flotte,  die  nur  kurze  Zeit  bestanden  hatte, 

nicht  zur  Ausführung  gelangen.  In  der  Folgezeit, 
wurde  er  jedoch  lebhaft  weiter  verfolgt  und  zwar 
jetzt,  aus  dem  Grunde,  weil  die  Anspräche, 
welche  die  Handelsschiffahrt  an  den  Eiderkanal 
stellen  mußte,  von  diesem  immer  weniger  be- 

friedigt werden  konnten.  Wenn  seiner  Verwirk- 
lichung auch  die  Aufhebung  des  Sundzolles  i.  J. 

1857  günstig  erschien,  so  mußten  doch  die  poli- 
tischen Verhältnisse  von  1852  —  1864  hemmend 

wirken.  Im  J.  1864  nach  Besetzung  der  Herzog- 
tümer durch  Preußen  und  Oesterreich  griff 

Preußen  das  Projekt  eines  Nordostseekanals 
im  Interesse  der  Landesverteidigung  und  zur 

Förderung  der  Handelsschifl'ahrt  wieder  auf. Es  ließ  auch  i.  J.  1856  ein  Projekt  durch  den 
Geh.  Oberbaurat  Lentze  aufstellen  und  ver- 

sicherte sich  des  damals  noch  notwendigen  ösipr- 
reichischen  Einverständnisses.  Dann  folgte  die 
kriegerische  Auseinandersetzung  zwischen  Oester- 

reich und  Preußen,  welche  die  österreichische 
Zustimmung  überflüssig  machte,  und  für  Preußen 
nach  Annektion  der  Herzogtümer  wesentlich 
erleichterte  Bedingungen  zur  Durchführung 
seines  Kanalprojekts  schuf. 

Wenn  auch  in  der  Folgezeit,  namentlich 
während  des  Bestehens  des  Norddeutschen  Bun- 

des und  später  nach  Gründung  des  Reiches  eine 
künstliche  Verbindung  zwischen  Nord-  und  Ost- 

see, welche  die  Bedürfnisse  der  Handelsschiff- 
fahrt  und  die  Interessen  der  Landesverteidigung 
befriedigte,  in  den  Kreisen  der  Regierung  und 
der  Parlamentarier  häufig  erörtert  wurde,  kam  es 
zunächst  nicht  einmal  zur  Aufstellung  bestimmter 
Pläne.  Nach  Ueberwindung  der  Folgen  der 
Gründerperiode  wirkte  dann  der  Hamburger 
Kaufmann  Dahlström  sehr  kräftig  für  die  Er- 

bauung eines  Nordostseekanals  zwischen  der 
Eibmündung,  der  Eiderniederung  und  der  K'pler 
Föhrde.  ihm  wurde  von  Preußen  gestattet, 
Vorarbeiten  allgemeinerer  Art  für  den  Kanal 
vorzunehmen.  Nach  Einsichtnahme  der  Lentze- 
schen  Pläne  und  nach  Arbeiten  auf  der  Strecke 
kam  ein  Plan  zustande,  den  Dahlström  der 
Reichsregierung  vorlegte.  Diese  setzte  eine  Kom- 

mission zur  Begutachtung  des  Dahlströmschen 
Planes  ein,  welche  zu  dem  Ergebnis  kam,  daß 
eine  neue  Verbindung  zwischen  Nord-  und  Ostsee 
unter  Benutzung  der  Dahlströmschen  Arbeiten 
in  Aussicht  zu  nehmen  sei,  da  der  vorhandene 
Eiderkanal  den  an  ihn  gestellten  Anforderungen 
nicht  mehr  genügte.  Die  Kommission  erklärte 
es  ferner  für  zweckmäßig,  den  Kanal  für  alleinige 
Rechnung  des  Reiches  zu  bauen.  Nach  dem  die 
Tätigkeit  der  Kommission  im  Frühling  1883 
abgeschlossen  war,  ruhte  die  Angelegenheit  den 
Sommer  1883  über  vollständig. 

Am  19./X.  jenes  Jahres  richtete  Kaiser 
Wilhelm  1.  ein  Handschreiben  an  den  Reichs- 

kanzler, Fürsten  Bismarck,  in  welchem  er 
im  Interesse  der  Landesverteidigung  die 
Herstellung  eines  Nord-  und  Ostsee  verbin- 

denden Kanals  empfahl,  damit  im  Falle  eines 
Krieges  eine  Schwächung  der  Flotte  durch 
die  Trennung  der  Ostsee-  und  Nordsee- 

abteilung vermieden  würde.  Bismarck,  der 
schon  seit  1864  den  Kanalplänen  lebhaftes 
Interesse  gezeigt  hatte,  griff  die  Anregung 
auf  und  förderte  den  Plan  in  energischer 
Weise.  Er  erreichte,  daß  Preußen,  welches 
durch  die  Errichtung  des  Nordostseekanals 
der  Notwendigkeit  enthoben  wurde,  den 
Eiderkanal  auszubauen,  und  außerdem  einen 
erheblichen  Vorteil  dadurch  zu  erwarten 

hatte,  daß  große  Landgebiete  in  Schleswig- 
Holstein  eine  ausreichende  Entwässerung 
durch  den  Kanal  erlangten,  sich  zur  Ueber- 
nahme  eines  Teiles  von  50  Mill.  M.  der  auf 

insgesamt  156  Mill.  M.  veranschlagten  Bau- 
kosten bereit  erklärte,  sowie,  daß  durch  das 

ReichsG.  v.  16./III.  1886  (RGBl.  S.  58)  die 
Ausführung  des  Nordostseekanals  ange- 

ordnet wurde.  Wenige  Monate  nach  Zu- 
standekommen dieses  Gesetzes  erfolgte  die 

Einsetzung  einer  Kanalkommission  in  Kiel, 
welche  unter  der  Oberleitung  des  Reichs- 

amtes des  Inneren  den  Kanal  herzustellen 
hatte.  Der  Bau  wurde  so  gefördert,  daß  i.  J. 
1895  die  Einweihung  und  Inbetriebnahme 
des  Kanals  erfolgen  konnte.  Ihm  wurde  auf 
Wunsch  Kaiser  Wilhelms  II.  zum  Andenken 

an  seinen  Großvater,  weil  auf  dessen  An- 
regung die  Entstehung  des  Kanals  zurück- 

zuführen ist,  die  amtliche  Bezeichnung 
Kaiser-Wilhelm-Kanal  beigelegt. 

3.  Erweiterungsbau  und  endgültige  Ge- 
staltung des  Kanals.  Der  Kaiser-Wilhelm- 

Kanal  genügte  in  seinen  ursprünglichen  Ab- 
messungen den  Bedürfnissen  der  deutschen 

Kriegsmarine  und  der  ihn  in  steigendem  Maße 
benutzenden  Handelsschiffahrt  nur  etwa 
10  Jahre.  Dann  wurde  durch  die  sprunghafte 

Vergrößerung  der  Kriegs-,  wie  der  Handels- 
schiffe seine  Erweiterung  nötig,  welche  1907 

beschlossen,  und  deren  Ausführungdem  Kanal- 
amt  in  Kiel  (s.  u.)  übertragen  wurde.  Der  Er- 

weiterungsbau war  bei  Kriegsausbruch  im 
Sommer  1914  im  wesentlichen  durchgeführt. 
Sein  Abschluß  erfolgte  jedoch  erst  i.  J.  1919. 
Er  hat  250  Mill.  M.  beansprucht.  Nach  der 
Durchführung  der  Erweiterung,  die  eine 
Begradigung  der  Kanalstrecke  sowie  eine 
Verbreiterung  und  Vertiefung  des  Kanals 
mit  sich  brachte,  hat  der  Kaiser-Wilhelm- 
Kanal  eine  Länge  von  98,7  km.  Seine  Wasser- 

spiegelbreite beträgt  103  m,  seine  Sohlen- 
breite  44  m  und  seine  Wassertiefe  11,33  m. 
Auf  die  Kanalstrecke  verteilt  sind  11  Aus- 

weichen, in  denen  die  Begegnung  mit  größeren 
Schiffen  oder  Schleppdampfern  mit  schwer 
zu  steuerndem  Anhang  stattfindet.  Sie  sind 
mit  Dalben  zum  Festmachen  der  Schiffe  aus- 

gerüstet. Die  nur  an  den  Kanalmündungen 
befindlichen,  während  der  Erweiterung  her- 

gestellten neuen  Schleusen  haben  zwei  Kam- 
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mern.  Jode  von  diesen  besitzt  eine  Drempel- 
und  Sohlentief«  von  14,7  rn,  eine  nutzbare 
Länge  von  330  m  und  eine  lichte  Weile 
von  45  in.  Ihre  8  in  breiten  Tore  sind  Schiebe- 
tore,  die  mit  elektrischem  Antriebe  zu  be- 

wegen sind.  Die  Schleusen  übertreffen  die 
m  langen  und  33,5  m  breiten  Schleusen 

des  PananiakanaltJ  nicht  unerheblich.  Sie 

sind  die  größten  der  Well.  Heide  Kanalufer 
in  ilirer  gemimten  Ausdehnung,  einschließ- 

lich der  Scldeusen,  Rind  des  Nachts  elektrisch 
beleuchtet,  um  den  Schiffen  auch  zur  Nacht- 

zeit die  Benutzung  des  Kanals  zu  ermög- 
lichen. Den  Landverkehr  über  den  Kanal 

vermitteln  vier  Hochbrücken  und  eine 

Straßendrehbrücke,  von  denen  zwei  ledig- 
lich dem  Eisenbahnverkehr  dienen,  die 

übrigen  aber  auch  für  den  Straßenverkehr 
freigegeben  sind.  Außerdem  werden  im 
Interesse  dos  letzteren  im  Kanal  eine  ganze 
Keihe  von  Fahren  mit  maschinellem  Antriebe 

unterhalten.        Zur    Entwässerung    zweier 
.  r  .Niederungsgebiete,  die  der  Kaiser- 

Wilhelm-Kanal  auf  seiner  Weststrecke 
durchschneidet,  sind  elektrisch  betriebene  und 
automatisch  tätige  Schöpfwerke  angelegt, 
welche  die  Abfluß wässer  der  Niederungen  in 
den  Kanal  pumpen  und  eine  ausgezeichnete 
Entwässerung  der  letzteren  gewährleisten. 
Die  Schöpfwerke  eines  jeden  Niederungs- 
gebietee  Bind  zu  einer  Gruppe  vereinigt,  die 
elektrischen  Strom  von  einem  besonderen 
Kraftwerk  erhalt. 

4.  Betrieb  und  Unterhaltung  des  Kanals. 
Betrieb  und  die  Unter- 

halt .  Kaiser- Wilhelm- Kanals  liegt 
auf  Grund  de-  allerhöchsten  Erlasses  v. 
Iß  Vi.   1996  (RGBL  S.  349)  dem   Reichs- 

.lamt   in    Kiel  ob.      Nachdem    dieses    zu- 
imt  des  Inneren  und  so- 

dann   kurz..-    Zeit    dem    Rriebswirtschafts- 
minist  er  iura    unterstellt    gewesen    war,    ist 

le  jetzt  dag  Reichs- 
linisieriura,  Abteilung  für  Wasser* 

ttra-  !i  Reichskanalamt  leitet 
der  i.  rektor  ab  Vorstand  de«  W 

Kiel   den    Schiff- 
.  il  dem  Kanal.     Ihm  zur 

stehen  d  .  an  den  beiden  End- 
stationen.     D  lei    Kanal- 

anlagen  und  .  ehinellen 
.   den   W 

straßenämlern      der      1.  iltung      in 

VCt' 
ilarat 

Wasser  trafi "and- 

ballung*-     und 
iffen    und    sehwimn 

der  munml. 
bur  .  .tiun  wird   voraussichtlich 

ändert,  sobald  das  Deutsche  Reich  besondere 

Behörden  für  die  Verwaltung  der  von  ihm 
auf  Grund  des  Art.  97  Abs.  1  der  Verfassung 
von  Weimar  und  des  RciehsG.  v.  29./VI.  1921 
über  den  Staatsvertrag,  betreffend  den  Ueber- 
gang  der  Wasserstraßen  von  den  Ländern  auf 
das  Reich  (RGBl.  S.  901),  übernommenen 
Wasserstraßen  eingerichtet  hat.  Denn  dann 
ist  die  Verschmelzung  des  Reiehskanalamts 
mit  einer  neu  zu  gründenden  Seebaudirektion 
zu  erwarten,  welcher  neben  sonstigen  Auf- 

gaben die  Erledigung  der  Geschäfte  des 
Reiehskanalamts  zufallen  wird,  und  der  die 
örtlichen  Dienststellen  des  Reichskanalamts 

unterstellt  werden. 
Die  preußische  Wasserpolizei  auf  dem 

Kaiser-Wilhelm-Kanal  und  den  seinen  Mün- 
dungen vorgelagerten  Reeden  war  schon 

seit  Eröffnung  des  Kanals  auf  Grund  des 
§  138  des  preußisohen  G.  über  die  allgemeine 
Landesverwaltung  v.  30./V11.  1883  dem 
Präsidenten  des  Reichskanalsamts  über- 

tragen. Diese  Regelung  ist  nach  Inkraft- 
treten des  preußischen  WasscrG.  v.  7./IV. 

1913  (GS.  S.  53)  auf  Grund  des  §  349  a.  a,  0. 

aufrechterhalten,  weil  es  als  notwendig  er- 
schien, die  Verwaltung  des  sehr  umfang- 

reichen und  schwierigen  Kanalbetriebes  und 
die  Polizei  auf  dem  Kaiser-Wilhelm-Kanal 
in  eine  Hand  zu  legen.  Nach  Art.  97  Abs.  5 
der  Reichsvertassung  wird  die  Kanalver- 

waltung künftig  die  Strom-  und  Schiftahrts- 
polizei  als  ReiohsbehÖrde  handhaben,  sobald 
das  Reich  die  gesetzlichen  Grundlagen  ge- 

schaffen hat,  die  zur  Ausübung  der  ihn  durch 
die  Verfassung  übertragenen  Polizeinötig  sind. 

Der  Schitfahrtsbetrieb  auf  dem  Kaiser- 

Wilhelm-Kanal  wird  durch  die  seil  dein 
l./Vl.  1922  in  Kraft  befindliche  Betriebsord- 

nung v.  31./I11.  L922  (veröffentlicht  im  Amts- 
blatt der  Regierung  zu  Schleswig  S.  127  ff.) 

geregelt.  Die  Durchführung  ihrer  Bestim- 
mungen überwachen  die  Betriebsbeamten  der 

Kanalverwaltung,  die  zu  kanalpolizeilichen 
Hilfsbeamten  bestellt  sind.  Dampf-  und 
Motorfahrzeuge  durchfahren  den  Kanal  mit 
eigener    Maschinenkraft,    fall-    diese,    was 

Imäßig    der    Fall    i<t,    cm   mO  rende 
Durchfahrtsgesohwindigkeit      gewährleisten. 
Segel  -i.iiie    um    .11    fast    ausnahmslos    ge- 

len.    Die  den  Kai  er-Wilhelm- 
Kanal  benutzenden  Sohifte  unterliegen  dem 

I  »•  1    Lot   e  hat,   wie  auofa  auf 

dein    Suez-    und    dem    l'an auukaual 
kanile  wie  der   Kaiser-Wilhelm-Kanal  und 

Mm    ähnlichen    Abun-     ungOH    wie    dieser 
eine-    Beraters    der    Schiffs- 

leitung,  die  unter  eigenei  Verantwortun 
Schiff  durch  den  Kanal  /u  fuhren  hat.     Heim 

■.   der   Schilfe  Itellt  die    Kaual- er  dampf  et 

zur  Verfugui  .>■  unterhalt  ferner  auch 
in  beschranktem  Maüe  einen  Behli  | 
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welcher  im  wesentlichen  zur  Durchführung 
kleinerer  Segler  durch  den  Kanal  dient. 

Lediglich  auf  den  Besuch  dieser  Schiffs- 
art sind  die  zahlreichen,  zur  Befriedigung 

örtlicher  Verkehrsbedürfnisse  eingerichteten 
Lösch-  und  Ladeplätze  am  Kaiser- Wilhelm- 
Kanal  zugeschnitten,  während  die  innerhalb 
der  Schleusen  liegenden  Binnenhäfen  zu 
Holtenau  und  Brunsbüttelkoog,  sowie  der 
Nordhafen  der  Stadt  Kiel  und  der  Kreis- 

hafen zu  Rendsburg,  die  ebenfalls  beide  im 
Kanal  liegen,  auch  von  Seeschiffen  großer 
Abmessungen  benutzt  werden  können.  Diese 

Schiffe  haben  die  Möglichkeit  in  den  ange- 
führten Häfen  zu  löschen  und  zu  laden,  Pro- 

viant, Wasser  und  Ausrüstungsgegenstände 
zu  übernehmen,  sowie  —  wenigstens  in  den 
Binnenhäfen  zu  Holtenau  und  Brunsbüttel- 

koog —  Bunkerkohlen,  Heiz-  und  Treiböle 
einzunehmen. 

5.  Abgaben  für  Benutzung  des  Kanals. 

Pur  die  Benutzung  des  Kaiser-Wilhelm- 
Kanals  werden  auf  Grund  des  Reichs G.  v. 
16./III.  1886  Abgaben  erhoben.  Einstweilen 
wird  der  Tarif  für  die  Abgaben  im  Durch- 

gangsverkehr im  Verordnungswege  fest- 
gesetzt, während  der  Erlaß  der  Tarife  für 

1.  die  Abgaben  im  Teilstreckenverkehr,  2.  für 
das  neben  den  Abgaben  fällig  werdende 
Kanallotsgeld,  3.  für  die  Schleppgebiihren 
und  4.  für  das  Hafengeld  verordnungsgemäß 
dem  Reichskanalamt  übertragen  ist  (vgl. 
Erl.  betreffend  den  Abgabentarif  für  den 
Kaiser-Wilhelm-Kanal  v.  30./I.  1922,  RGBl. 
S.  198).  Die  Regelung  der  Art  der  Abgaben- 

erhebung ist  durch  G.  v.  20./ VI.  1899  (RGBl. 
S.  315)  erfolgt.  Die  Herausgabe  eines  neuen 
Gesetzes  über  das  Abgabenwesen  auf  dem 

Kaiser-Wilhelm-Kanal  ist  in  Aussicht  ge- 
nommen. Die  Höhe  der  Abgaben  wird  durch 

Art.  99  Abs.  1  und  2  der  Reichsverfassung 
begrenzt.  Sie  dürfen  die  Bau-,  Betriebs-  und 
Unterhaltungskosten  nicht  übersteigen.  (Eine 
ähnliche  Bestimmung  enthält  Art.  382  des 
Fried  ensverlrags,  s.  u.). 

6.  Aufgaben  des  Kanals  und  Benutzung 
desselben.  Wie  in  der  Vergangenheit  die  Auf- 

stellung der  zahlreichen  Projekte  zur  Errich- 
tung eines  Nordostseekanals  nicht  aus  der 

gleichen  Absicht  erfolgte,  vielmehr  bald 
strategische  Bedürfnisse  obwalteten,  und 
bald  wirtschaftliche  Gesichtspunkte  den  An- 

stoß bildeten,  so  waren  die  Aufgaben  des 
Kaiser-Wilhelm-Kanals  nicht  immer  die 
gleichen.  Er  ist  vorwiegend  für  die  Zwecke 
der  Landesverteidigung  gebaut.  Erst  in 
zweiter  Linie  sollte  er  der  Handelsschiffahrt 
dienen.  Diese  hat  ihn  in  der  Vorkriegszeit  in 
steigendem  Maße  benutzt.  Während  im 
ersten  Betriebsjahre  (v.  l./IV.  1896  bi«  zum 
31./III.  1897)  19600  Schiffe  mit  1884458 
Netto-Reg.-T.  den  Kaiser-Wilhelm-Kanal  be- 

nutzten, verkehrten  während  des  Rechnungs- 
jahres 1913  —  also  in  der  Zeit  v.  l./IV.  1913 

bis  zum  31. /TIT.  1914  —  auf  dem  Kanal  ins- 
gesamt 53382  Schiffe  mit  einem  Raumgehalt 

von  10349924  Netto-Reg.-T.  Während  des« 
Krieges  kam  die  ursprüngliche  Zweckbe- 

stimmung des  Kanals  zur  vollen  Geltung. 
Er  hat  der  deutschen  Marine,  die  ihn  in  der 
Kriegszeit  in  starkem  Maße  mit  ihren 
Schiffen  befuhr,  einen  bedeutenden  Nutzen 
bei  Durchführung  ihrer  Aufgaben  geleistet. 
Die  Zahl  der  den  Kaiser-Wilhelm-Kanal  be- 

nutzenden Handelsschiffe  ging  im  Krieg 
erheblich  zurück.  Der  Kanal  war  in  dieser 
Zeit  nur  für  deutsche  Schiffe  freigegeben.  Für 
die  letzteren  war  er  jedoch  die  einzige  Ver- 

bindung auf  der  Fahrt  zwischen  der  Ostsee 
und  den  deutschen  Häfen  an  der  Elbe,  Weser 
und  Ems,  welche  ohne  das  Bestehen  des 
Kaiser-Wilhelm-Kanals  auf  den  Besuch  von 
Seeschiffen  in  jener  Zeit  völlig  hätten  ver- 

zichten müssen.  Jetzt,  nachdem  die  deutsche 
Marine  fast  ganz  in  Fortfall  gekommen  ist, 
hat  der  Kaiser-Wilhelm-Kanal  im  wesent- 

lichen der  Handelsschiffahrt  zu  dienen.  Seine 

Bedeutung  für  den  Seeverkehr  kommt  frei- 
lich derjenigen  des  Suez-  und  des  Panama- 

kanals nicht  gleich,  denn  er  verbindet  nicht, 
wie  sie,  Weltmeere,  sondern  er  bildet  nur 

einen  abgekürzten  Weg  zwischen  Nord-  und 
Ostsee.  Die  Benutzung  des  Kaiser-Wilhelm- 
Kanals  erspart  jedoch  den  Schiffen  die 
schwierige  und  auch  jetzt  noch  nicht  immer 
ungefährliche  Fahrt  um  Skagen.  Der  Kanal 
bietet  ferner  nicht  nur  eine  dank  seiner 

großen  Abmessungen  und  seiner  glänzenden 
technischen  Einrichtungen  völlig  sichere  und 

rasch  und  bequem  zu  durchfahrende  Ersatz- 
straße, sondern  er  kürzt  für  die  meisten  im 

Ostseeverkehr  stehenden  Schiffe  den  Seeweg 
erheblich  ab.  Die  Fahrtverkürzung  für  den 
Verkehr  zwischen  den  Nordseehäfen  und  den 

Ostseehäfen  östlich  der  Linie  Wittow-Torp 
beträgt  bei  Benutzung  des  Kaiser-Wilhelm- 
Kanals  berechnet  bis  zum  Schnitlpunkt  mit 
dem  Weg  um  Skagen  gegenüber  Moen  von 

Leith 

84 
Seemeilen 

Hüll 181 London 239 
Amsterdam 

\  237 Rotterdam 
Antwerpen ) 
Bremerhaven 

325 
,, Hamburg 

425 
>> 

Diese  Zahlen  zeigen  deutlich  die  Vorteile, 
welche  die  Inanspruchnahme  des  Kaiser- 
Wilhelm-Kanals  für  die  weitaus  meisten 
zwischen  den  Nord-  und  O-tseehälen  ver- 

kehrenden Schiffe  bietet.  Sie  sparen  durch 
die  Kanalfahrt  wesentlich  an  Zeit  und  vor 
allem  an  Betriebsmitteln.  Dementsprechend 

hat  die  Zahl  der  den  Kaiser- Wilhelm-Kanal 
benutzenden  Schiffe  seit  Beendigung  des 
Krieges  erheblich  wieder  zugenommen.  Denn 
es  verkehrten  in  ihm  im  Rechnungsjahre: 
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1919  (l./IV.  1919  bis  31./IIT.  1920) 
1920  (l./IV.  1920  bis  31./IIL  1921) 
1921  (l./IV    1921  bis  31./1I1.  1922) 

Mit  einer  Zunahme  des  wirtschaftlichen 

Wiedererwachens  der  Küstenländer  der  Ost- 
see ist  ein  weiteres  Wachsen  der  Verkehrs- 

zahlen  des  Kaiser- Willielm-Kanals  zu  er- 
warten, po  (laß  zu  hoffen  ist,  daß  künftig 

die  Einnahmen  des  Kpiscr-Wilhelm-Kanals 
aus  den  Schitfahrteabgaben  nicht  nur  die 
Kosten  seine-  Betriebes  und  seiner  Unter- 

haltung in  vollem  Dmfange  decken,  sondern 
auch  noch  die  Verzinsung  und  Tilgung  eine-, 
•wenn  auch  nur  bescheidenen  Teiles  Beines 
auf  rund  •  0  M.  zu  beziffernden  An- 

lagekapitals gewährleisten.  Die  Abkürzung 
di-  E  ■ ""  Hamburg  nach  dei  Ostsee 

deutlich  erkennen,  wie  nahe  Hamburg 
der  0  ickl  worden  ist,  was  zur  Folge 

liat t <•,  daß    Hamburgs   Bedeutung  als   Um- 
IgsplatZ  iiir  den  Güterverkehr  der  Ostsee 

nach  Errichtung  des  Kaiser-Wilhelm-Kanals 
auBerordentlich  erwachsen  ist.     Die  gleiche 

erung   der   Verkehrslage,   die   Hamburg 
erfahren  hat.  macht  jetzt  auch  die  Stadt  Kiel 
bei    ihren    Bestrebungen   geltend,    nach    der 
außerordentlichen  Verminderung  der  Kriegs- 

ne  neue  Erwerbs-   und   Lebensmogücb- 
n  fitr  ihre  Bewohner  zu  finden,   da  Rtie 

die  durch  den   Kaiser-Wilhelm-Kanal 
affene   bedeutende   Annäherung   an   die 

voll    au-nutzen    kann,    woran    sie 
r  durch  die  großen  Raumbedürfnisse  der 

rine   verhindert    wurde,   so   daß  sie 

nennenswerte  Hafenanlagen  zu  er- 
rieht'  ' 

auch     den     Schiffen    aller 
des  Kaiser-Wilhelm- 
'i  konnte  doch  das 

1  •■  .  cum    Fi  edensochluß 
n    ieweiligfD     Inti  n 

(Vilhehn-Kanalfl 
für  |   Ji  d     Verkehr    aufheben 

Mfi  diebkeit    ist 

durch   Art  ragee  bi  - 
..i    Kanal    allen 
'>    befindlichen 

'hlffe 

.     Utld     olb  I!     -teliell     -oll 

ferner   in    Art 
■      ..ol    Machte 

,i Im  ii 

nur 

•  ii  muß. 

Ifa . 

18997  Schiffe  mit  4432325  Nctto-R.-T. 
25^77        n  >i     9062190  ,, 
32013        „  „     93So853 

II.  Die  Rechtsverhältnisse  des  Kanals. 

1.  Völkerrechtliche  Stellung.   2.  Vcrwaltungs- 
rechtliche  Stellung 

1.  Völkerrechtliche  Stellung.  Die 
Wasserfläche  des  Kaiser-Wilhelm- Kanals 

untersteht  als  Binnengewässer  grundsätz- 
lich der  vollen  Hoheit sgewalt  des  Deut- 

schen Reiches  bzw.  Preußens;  der  Umstand, 
daß  der  Kanal  zwei  offene  Meere  verbindet, 
ist  hierauf  ohne  Einfluß.  Durch  den  Ver- 
sailler  Vertrag  wurde  jedoch  die  deutsche 
(iebictshoheit  mit  wesentlichen  Einschrän- 

kungen belastet  (Art.  380—386  daselbst): 
Der  Kanal  und  seine  Zupänge  stehen  den 

Kriegs-  und  Handelsschiffen  aller  mit 
Deutschland  in  Frieden  lebenden  Nationen 
auf  dem  Fuße  völliger  Gleichberechtigung 
dauernd  offen.  Dieser  Grundsatz  der  Gleich- 

berechtigung wird  dahin  erläutert,  daß  bei 
der  Benutzung  des  Kanals,  insbesondere 
hinsichtlich  der  Abgaben  und  der  Abfertigung 

eine  gleichmäßige  Behandlung  der  Staats- 
angehörigen, Gü  er  und  Fahrzeuge  aller 

Nationen  stattzufinden  hat  ohne  Abwei- 
chungen zugunsten  Deutschlands  oder  der 

Länder,  denen  Deutschland  die  Meistbegün- 
stigung gewährt.  Der  Kanal vei kehr  darf 

nur  den  Beschränkungen  unterliegen,  die 
sich  aus  allgemein-polizeilichen,  gesundheits- 
polizeilichen  und  Zollvorschriften  sowie  den 
Bestimmungen  üJ>er  die  Em-  und  Auswan 
derung  und  den  Ein-  und  Ausfuhrverboten 

ergeben.  Diese  Normen  müssen  „ange- 
mei  «-ii"  und  gleichmaßig  für  alle  Nationen 
sein  und  dürfen  den  Handel  nicht  unnötig 

behindern.      Abgaben  dürfen   nur  zur  an- 
-cnen    I  Um  k    ng  der   Kosten   für  Schiff- 

barhaltung  und  Verbesserung  di  Kanals 
und  seiner  Zugänge  "der  zur  Bestreitung 
von  Ausgaben  im  Interesse  der  Schiffahrt 

1,  Deutschland  ist  zw  Erhaltung  guter 

i  ei  pflichtet.  I  Br 
durci  1  .u  er  isl    Abfertigung  unter 
Zollverschluß    oder    Zollbe'  leitung     SU  19 

Streitigkeiten,  die  ai  -  dei  Verletzung  d 
mmungen    <b  -    l  riedi  nsvert  ragi    oder 
■)■                   iedenheiten    aber  deren 

  ,  entscheidet    at  f   An- 
rufen einei  beteiligten  Macht  ein  vova  Völker- 

bund     zu      die  ein      Zweck      einzusetzendes 

Seh iedsgeriebt,  I       n   Sachen 
1  .        bland       Kiel 

B.  Luide.    Durch  Am.  19  1 

wird    Deutschland    U 

verpflichtet,  in  der   Z01  •"  27' I.  Breite  und  POO 
. 

I 

11. ii, 
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und  die  bestehenden  Befestigungen  zu 
schleifen.  Die  Festungsweike  am  West- 

ansgange des  Kanals  können,  als  außerhalb 
dieser  Zone  liegend,  bestehen  bleiben.  Daß 
der  Kanal  unbeschadet  aller  dieser  Ein- 

schränkungen grundsätzlich  unter  „deutscher 
Verwaltung'",  also  unter  deutscher  Gebiets- 
hol  eit,  geblieben  ist,  haben  die  alliierten 
und  assoziierten  Regierungen  in  ihrer  Ant- 

wort auf  die  deutschen  Gegenvorschläge 
(Note  v.  16.  Juni  1919)  ausdrücklich  an- 
eikannt.  Durch  den  Friedensvertrag  sind 
die  mit  ihm  unvereinbaren  gesetzlichen  und 
sonstigen  deutschen  Bestimmungen  bezüg- 

lich des  Kaiser-Wilhelm-Kanals  grundsä  z- 
lich  aufgehoben.  Aber,  wieweit  solche  Uu- 
vereinbaikeit  vorliegt,  wird  praktisch  oft 
fraglich  sein. 

Zweifellos  außer  Kraft  getreten  ist  die 
Bedingung  einer  auf  diplomatischem  Wege 
einzuholenden  Erlaubnis  für  die  Durchfahrt 

fremder  Kriegsschiffe  (vgl.  §  3  der  Vor- 
schriften über  die  Zulassung  und  die  Behandlung 

fremder  Kriegsschiffe  in  den  Häfen  und  Ge- 
wässern der  deutschen  Küste  vom  24./V.  1910 

(Marine-Verordnungsblatt  S.  224b;  auch  die 
Bestimmung,  daß  die  Zahl  der  gleichzeitig  in 
einem  deutschen  Hafen  verweilenden  Kriegs- 

schiffe derselben  fremden  Nation  in  der  Regel 
auf  drei  beschränkt  wird  (§  1,  Abs.  3  ebenda), 
wird  für  auf  der  Fahrt  durch  den  Kaiser-Wilhelm- 
Kanal  begriffene  fremde  Kriegsschiffe  nicht  an- 

wendbar sein  und  zwar  auch  nicht  bezüglich  der 
Zugangshäfen.  Zweifelhaft  ist,  ob  die  im  übrigen 
für  sämtliche  deutsche  Häfen  und  Binnenge- 

wässer vorgeschriebene  vorherige  Anzeige  des 
Besuches  eines  fremden  Kriegsschiffes  (ebenda 
§  1.  Abs.  1)  trotz  der  im  Friedensvertrage  sta- 

tuierten freien  Durchfahrt  für  die  Zugänge  des 
Kaiser- Wilhelm- Kanals  gefordert  werden  kann, 
etwa  aus  Gründen  der  Etikette,  doch  ist  die 
Frage  wohl  zu  bejahen.  Die  den  zur  Führung 
der  Kriegsflagge  berechtigten  oder  sonst  im 
Dienste  des  Reiches  oder  eines  seiner  Länder 
stehenden  Fahrzeugen  gewährte  Gebührenfreiheit 
<§  2  des  Gesetzes  v.  20./ VI.  1899  [RGBl.  S.  315]) 
besteht  sicherlich  als  eine  zur  Vermeidung  von 
Barzahlungen  dienende  fiskalisch-technische 
Maßnahme  ohne  materielle  Bedeutung  auch 
weiterhin  zu  Recht.  —  Von  besonderer  Bedeu- 

tung ist  die  Frage  ob  die  im  Falle  eines  Krieges 
zwischen  anderen  Mächten  Deutschland  ob- 

liegenden Neutralitätspflichten  den  Bestim- 
mungen des  Friedensvertrages  über  freie  Durch- 

fahrt durch  den  Kieler  Kanal  vorgehen.  Die 
Gestaltung  der  Durchfahrt  von  Kriegsschiffen 
«iner  kriegführenden  Macht  würde  zweifellos 
eine  schwere  Neutralitätsverletzung  darstellen, 
zu  deren  Entschuldigung  sich  Deutschland  allen- 

falls nur  einer  Signatarmacht  des  VersaiuVr 
Vertrages  gegenüber  auf  diesen  berufen  könnte. 
Die  Durchfuhr  von  Kriegsmaterial  zu  verhindern, 
ist  Deutschland  freilich  nach  allgemeinen  Völker- 

rechtsgrundsätzen nicht  verpflichtet,  wohl  aber, 
wenn  ihm  das  zur  besseren  Durchführung  der 
Neutralität  erforderlich  erscheint,  dazu  berech- 

tigt. Ein  vom  Reiche  erlassenes  Durchfuhrverbot 
{vgl.   die  Verordnung   der   Reichsregierung  zur 

Durchführung  der  Neutralität  im  russisch- 
polnischen Kriege  v.  25./VTI.  1920  [RGBl. 

S.  1469])  wird  bei  sinngemäßer  Auslegung  des 
Art.  381,  Abs  2  des  Friedensvertrages  auch  für 
den  Kaiser-Wilhelm-Kana!  gelten,  obgleich  hier 
nur  Ein-  und  Ausfuhrverbote  erwähnt  sind. 

Li  der  Frage  der  Kostendeckung  be- 
steht formal  eine  Diskrepanz  zwischen  Art. 

382  des  Friedensvertrags  und  Art.  99  RV. 
Nach  dem  Friedensvertrage  dürfen  Auf- 

wendungen für  die  Schiff  barerhaltung 
oder  Verbesserung  des  Kanals  oder  zur 
Bestreitung;  von  Ausgaben  im  Interesse 
der  Schiffahrt  durch  die  Kanalabgaben 
gedeckt  werden,  während  die  Kosten  der 
Herstellung  —  im  Gegensatz  zur  Reichs- 

verfassung —  nicht  erwähnt  werden.  Trotz- 
dem wird  man  annehmen  dürfen,  daß  auch 

eine  angemessene  Einbeziehung  der  Amorti- 
sations-  bzw.  Verzinsungskosten  dem  Sinn 
des  Art.  382  des  Versailler  Vertrags  nicht 
widerspricht,  die  Tendenz  dieser  Bestim- 

mung vielmehr  nur  dahin  geht,  die  Ein- 
führung rein  fiskalischer  ohne  Gegenleistung 

zur  Hebung  kommender  Gebühren  auszu- schließen. 

2.  Verwaltungsrechtliche  Stellung.  Für 
die  Verwaltung  des  Kaiser-Wilhelni- Kanals 
und  die  Wasserpolizei  über  das  Kanal- 

gebiet ist  zus'.ändig  das  Kanalamt  in 
Kiel,  das  dem  Reichsverkehrsministerium 
untersteht  (vgl.  Art.  97  Abs.  5,  Art.  171 
RV.).  Mit  der  Wahrnehmung  der  Interessen 
der  Kriegsmarine  ist  ein  dem  Kanal- 

amt beigeordneter  Marinekommissar  be- 
auftragt, der  unmittelbar  dem  Reichs- 

wehrministerium-(Admiralität)  untersteht. 
Die  Festsetzung  der  Gebühren  für  die  Durch- 

fahrt, der  Lotsengebühren  und  des  Schlepp- 
lohns soll  grundsä  zlich  durch  Gesetz  er- 

folgen, ist  aber  bis  zum  30.  September  1922 
dem  [Kaiser  bzw.]  Reichspräsidenten  mit 
Zustimmung  des  [Bandesrats  bzw.]  Reichs- 

rats übertragen. 

(§2  des  G.  v.  16./ITT.  188G  [RGBl.  S.  58], 
G.  v.  18./VI.  1917  [RGBl.  S.  553]).  Zur  Zeit 
gilt  der  Abgabentarif  vom  19./ 1.  1921  (RGBl. 
S.  89).  Die  Gebühren  haben  die  Natur 
öffentlicher  Abgaben,  die  näheren  Vorschriften 
über  Erhebung,  Rechtsmittel  und  Strafbarkeit 
der  Hinterziehung  enthält  das  G.  v.  20./VI.  1899 
(RGBl.  S.  315) 

Die  allgemeinen  Polizeivorschriften  ent- 
hält die  vom  Präsidenten  des  Kanalamts 

erlassene  Betriebsordnung  (letzte  Fassung 
v.  23./II.  1911,  Zentralhl.  f.  d.  Deutsche  Reich 

S.  257),  die  seuchenpolizeilichen  Bestimmun- 
gen trifft  der  Bindesratsbeschluß  v.  7./VIIL 

1913  (RGBl.  S.  624).  Für  die  seeamtlichen 
Untersuchungen  ist  der  Kanalbezirk  dem 
Seeamt  Flensburg  zugeteilt  (Bundesratsbe- 

schluß v.  19» 'III.  1896.  Zentralb!,  f.  d.  Deutsche 
Reich  S.  87).  Zollrechtlich  ist  der  Kanal 

Grenzgebiet,  den  Zollverkehr  regelt  die  Zoll- 
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Ordnung  für  den  Kaiser-Williehn-Kanal 
v.  12./11.  19U3  nebst  Abänderungen  v.  24./TT1- 
1905,  21. /V.  1908  und  10  /IX.  1H14  (/entroll. 1. 
f.  d.  Deutsche  Reich  1903.  S.  73;  1906,  S.  79; 

S.  224;  1914,  S.  538). 
Vorwerk. 

Kakao. 

l.      Heimat,     Arten,     Anbaubedingungen. 
8.  Pflege  des   Frachtbaums   und  Aufbereitung 
der    Krocht.    3.    Produktionsgebiete   und    Pro-  j 
duktionsumfang      4.     Die    Haupthandelshäfen. 
6.   Konsum    und   Nährwert.     6.  Verarbeitung. 

1.     Heimat,      Arten,      Anbaubedingungen. 

Die   Spanier   Fanden   bei    der    Eroberung    Mexi- 

eine    ausgedehnte,    nach     Berichten     der1 
Eingeborenen      uralte      Kultur      des      Kakao- 

baumes vor.     Aus  den  Bohnen  der  Pracht,  die 

anefa   als   landläufiges   Zahlungsmittel   dienten, 
bereiteten   sie  ein   von   ihnen   wegen   seiner   an- 

den  Wirkung  und  seines  Nährgehaltes 

hoebgeprieeenes  Getränk:  Choro-latl,  Kakao- 
er.  Die  Verwertung  der  Kakaobohnen  als 

ein  (ienuliinittel  (and  bei  den  Spaniern  und  Portu- 
giesen sehr  rasch, allmählich  auch  an  den  Pursten- 

D  und  in  den  wohlhabenden  Kreisen  West- 
europas, aber  erst  seit  dem  Ende  des  18.  Jahrb. 

einen  zunächst  schrittweisen  Eingang  bei  den 
breiten  Hassen  des  Volkes.  Seit  dem  19.  Jahrh. 

breitete  lieh  auch  die  Pflege  des  Baumes  über 
die  Tropengebiete  der  Ost  kontinente  aus.  Dieser 
Nutzbeum  gehört  mit  anderen  in  viel  geringerem 
Maße  in  Kultur  genommenen  Arten  der  Gattung 
Teobroma  zu  d.n  Sten uliaceen.  —  Er  ist  im 
tropischen  Amerika  twisrben  den  Wendekreisen 
beheimatet    und    wird    hier    noch    jetzt    vielfach 
in  wilder  i  inden.    In  seinem  natürlichen 
Zustand  erreicht  er  eine  Hohe  von  G  — 8  in,  in 
der  Kultur  wird  er  jedoch  zur  Erleichterung  der 
Erntearbeiten  nur  etwa  3  m  hoch  gehalten,    Am 
oberen  Ende  d.--  Stammes  sind  zahlreiche  schräg 

inke  Aeste,  deren  Seitenverzwei- 
korb  förmige  Krone  bilden.     An  den 

I  urzpestielte,  länglich- 
orah  Oberfläche  dunkelgrüne  Blätter. 

kränkt  die  Zahl  der  Beilentriebe,  um 
Mi   und  die   Haoptäste  möglichst   zu 

kraP  Uten  und  Irin  hie  sprießen, 

dies  in  di  d  'I  rop<  n  häufig  der  lall  ist immerndi  n  Kni  und  der 

Hau|  •'.or:  innerhalb  der  letzteren  sind 
ja  in  den  Tropen  die  Assimilate  (Zucket    und 

■  ii  inrt.  Vnii  den 
.•ir  beträchÜH  bei  /.«hl  in  Hu-<  beln  auftreten- 
den kleinen,  rosafarbenen  ßl fiten  gelangen  kaum 
zur  Prucbtreife.     Ii  mil  gleich- 

mäßig  verteilt!  r  lag  erfolgt  die  l'.luteii- 
und  Fruchtbildung  währet 

h  findet  vieiiü  h  wie  in  Samos  die  Haupt- 

Bllts  zu  Bog  ■".  kensei t  »tatt ; 
am  Ende  derselben  .  'natz  nach 
4  Monaten  d.-r  Frucntn  An  einem 
Vollreifen      Baum      sind  l      bin 

■  Life  pell  • 

jedoch  lederartige  braune  Fruchtschale  umschließt 

L'.'i  40  runde  bis  mandelförmige  weiße  oder 
leichl  gelblich,  auch  rötlich  gefärbte  Bohnen, 
die  an  einer  Spindel  festsitzen  und  in  einem 
weißlichen,  säuerlichen  Brei  eingebettet  sind. 

Eine  papierdicke  brüchige  Samenschale  um- 
schließt den  kleinen  Embryo  mit  seinen  beiden 

großen,  beinahe  ausschließlich  verwertbaren 
eiweißreichen  Keimblättern  —  den  im  Bruche 

heil-  bis  dunkelvioletten  „Nibs". 
Arten.  Unter  den  in  Kultur  genom- 

menen Arten  des  Kakaobaumes  haben  sich 

linier  dem  Einfluß  der  verschiedenen  Oertlich- 
keiteii  und  der  verschiedenen  Pflege  zahlreiche 

schwer  bestimmbare  und  leicht  hybridisierende 
Varietäten  gebildet.  Man  pflegt  zwei  llaupt- 
arten  voneinander  zu  scheiden:  die  Criollo-  und 

die  Porastero-Art.  Die  ersten«  gedeiht  nur  unter 
besonders  günstigen  Bedingungen  und  nur 
unterhalb  einer  Höhe  von  300  m.  Sie  weist 

kleine  Erträge  auf.  Der  Geschmack  der 
Höhnen  ist  milde,  sie  sind  kurz,  rund,  die 

Fruchtschale  dünn,  sowie  dem  Bruche  unter- 
worfen, wodurch  sich  die  Rüstung;  schwierig 

gestaltet  Ein  Gebiet  vorwiegender  Criol'o- 
Produktion  ist  Ecuador,  das  für  seinen  Edel- 
kakao  hohe  Preise  am  Weltmarkt  erzielt.  Der 

Forastero  ist  widerstandsfähiger,  seine  Frucht- 
ertrage sind  größer,  die  länger  gestreckten, 

rauhschal  igen  Samen  mit  dunkler  violetten,  ab- 
geplattetenNibs  haben  einenbitteren Geschmack. 

Doch  gibt  es  auch  gute  hochbewertete  Forastero- 
Arten.  wie  die  von  Venezuela.  In  Samoa  hat 

sich  eine  Hybride  von  hoher  Qualität  heraus- 

gebildet. Anbaubedingungen.  Die  ursprünglichen 
Anbaugebiete  des  Kakaobaumes  und  alle  späteren 
Anhauversuche  selbst  mit  härteren  Varietäten 

beweisen,  daß  er  viel  anspruchsvoller  ist  als 
der  Kaffeebaum.  Für  sein  gutes  Gedeihen  ist 
eine  den  engeren  Tropen  eigentümliche,  mög- 

lichst gleichmäßige  Wärme  von  etwa  24  — 2b° 
erforderlich.  Ein     zweiteiliges     Herabsinken 
unter  ltf  schließt  den  Anbau  aus.  Selten  lohnt 

er  deshalb  in  Höhen  über  600  in.  Wünschens- 
wert ist  ferner  ein  ziemlich  gleichmäßig  ver- 

teilter Niederschlag  von  200  cm,  der  /.um  Teil 
durch  eine  beträchtliche  Luftfeuchtigkeit  oder 
eine  künstliche  Bewässerung  ersetzt  werden 
kann.  In  tun  h  höherem  Maße  als  der  Kaffee 

bedarf    er    des    Schattens,    eines    gleichmäßigen 

lichten,  keineswegs  zu  schwelen  Schattens,  denn 
durch  einen  solchen  wird  die  Qualität  beein- 

trächtigt und  die  Ausbreitung  von  Krankheiten 
begünstigt.  Den  jungen  Pflänzchen  wird  er 
durch  gleichzeitig  angebaute  •chnellwüch 
aber  nur  zum  geringen  Teil  abzuerntende 
Pflanzen  wie  Banane,  Maniok  usw.  gewahrt. 
.Nach  ihrei  Entfernung  wird  durch  den  Anbau 

ich  lo  m  und  nur  durch  Assimilieron 
der    Kult    wertvolle!    bäum« 

lörmi  ilnosen,   wie   des    I  tedabe   "der 
eines    Albizm-Arl    lur  ausreichenden  Schatten 

betten  pendei  dienen  zum  Teil 
auch  aU  Schutz  gegen  den  Wind,  der  sich  . 

Blattei   und  der   PrücnU 
ten   Peinds  das   Banmoi 

erweist     1  oerläßlirb  lur  «in-  gesunde  Entwich» 
lung  des  Baumes  i>i  ein  frischer,  feu<  I 

■  ii«  heu  frei!  mäh 

.mpfbildui  •  r    Boden. 
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2.  Pflege  des  Fruchtbaums  und  Auf- 
bereitung der  Frucht.  Alle  angeführten  natür- 

lichen Bedingungen  für  den  Anbau  beschränken 
die  Verbreitung  des  Kakaos  auf  ein  ungleich 
engeres  Gebiet  als  den  Kaffeebaurn  Für  die 
Erzielung  besserer  Qualitäten  ist  überdies 
eine  sorgfältige  Anlage  der  Gärten,  eine  behut- 

same Anpflanzung  und  Pflege  des  wachsenden 
Baumes  erforderlich.  Es  darf  hierbei  zum  Teil 
auf  die  bei  der  Darstellung  des  Kaffeebaumes 
gebotenen  Angaben  hingewiesen  werden.  Die 
Fruchtbildung  soll  mindestens  bis  zum  4.  Jahr 
hintangehalten  werden.  Der  Vollertrag  der 
Pflanze  wird  erst  im  10—12.  Jahre  erzielt. 
Er  schwankt  nach  Oertlichkeit  und  Pflege;  in 
Samoa  z.  B.  belief  er  sich  auf  4  kg  trockener 
Bohnen.  Die  Ernte  findet  wohl  das  ganze  Jahr 
hindurch  statt,  aber  die  Haupternte  fällt  in 
Bahia  in  die  Zeit  von  Februar  bis  Juli,  in  Mexiko 
zwischen  März  und  April,  in  Westafrika  zwischen 
Oktober  und  November  usw.,  so  daß  während 
des  ganzen  Jahres  Zufuhren  auf  den  Markt  ge- 

langen können.  —  Die  Ernteertiäge  werden  durch 
manche  Schädlinge  beeinträchtigt.  Tn  ganz 
Mittelamerika  spielt  wegen  der  hohen  Bewertung 
der  Bohne  der  Diebstahl  eine  große  Rolle. 
Ratten,  Eichhörnchen  haben  es  auf  den  Frucht- 

schleim abgesehen;  dabei  werden  die  Bohnen 
herabgeworfen.  Larven  von  Bokrkäfern  richten 
große  Verwüstungen  an.  Sehr  gefährlich  sind 
die  Pilzarten  der  Phytophtheren,  welche  die 
Rinden-  und  Fruchtfäule  der  Bäume  herbei- 

führen. Die  Abnahme  der  Früchte  bedarf  der 
größten  Vorsicht,  damit  nicht  Knospen,  Blüten 
und  Früchte  beschädigt  oder  unreife  Früchte 
abgebrochen  werden.  Schon  deshalb  verbietet 
sich  für  die  Entlohnung  dieser  Arbeit  das 
Akkordsystem.  Die  mit  einem  scharfen  Messer 
abgenommenen  Früchte  werden  durch  einen 
leichten  Schlag  geöffnet,  die  Samen  werden 
mit  dem  Finger  aus  der  Schale  herausgeholt, 
gesäubert  und  auf  Baumblättern  ausgebreitet. 
Es  empfiehlt  sich,  die  kalireichen  aber  stickstoff- 

armen Schalen  zu  verbrennen  und  in  Aschpnform 
als  Dünger  zu  verwenden.  Das  Liegenlassen  der 
rohen  Schalen  hat  häufig  zur  Verbreitung 
der  Pestkrankheit  und  wie  in  Surinam  zum  Rück- 

gang der  Kakaokultur  beigetragen.  Die  aus  der 
Schale  herausgenommenen  Samen  weisen  einen 
von  verschiedenen  Gerbstoffen  herrührenden 
bitteren  Geschmack  auf.  Sie  behalten  ihn, 
wenn  sie,  wie  dies  bei  den  schwarzen  Farmern 
der  Goldküste  geschieht,  ohne  weitere  Behand- 

lung lediglich  auf  luftigen  Unterlagen  in  der 
Sonne  getrocknet  werden.  Dann  freilich  sind 
die  Bohnen  zur  Schokoladefabrikation  un- 

geeignet. In  den  meisten  Fällen  werden  sie 
einer  mehr  oder  minder  vollkommenen  Gä- 

rung unterworfen.  Durch  die  Gärung  wird 
der  Geschmack  der  Bohnen  milder,  sie  quellen 
auf  und  die  Schalen  lassen  sich  leichter  ablösen. 
Der  Bruch  der  in  der  Bohne  zusammengehaltenen 
Samenlappen  wird  glänzend,  rein  glasartig  und 
schließlich  wird  die  Keimkraft  der  Bohne  zer- 

stört. Nach  der  Gärung,  an  die  sich  zuweilen 
das  Waschen  des  Kakaos  anschließt,  wird  der 
Kakao  je  nach  den  Klimaverhältnissen  an  der 
Sonne  oder  in  mit  heißer  Luft  erwärmten  Räumen 
möglichst  sorgfältig  getrocknet.  Nur  so  wird 
die  Bohne  vor  Einschrumpfen  und  Verschimme- 
lung  bewahrt,  erhält  ein  volles  Aussehen  und 

läßt  sich  leicht  von  der  Schale  lösen.  Die  ge- 
trockneten Bohnen  läßt  man  abkühlen,  dann 

werden  sie  eingesackt  und  möglichst  trocken 
gelagert.  Durch  die  Einlagerung  namentlich  in 
feuchtem  Klima  wird  die  Qualität  wesentlich 
beeinträchtigt.  Schon  deshalb  ist  eine  Kakao- 
valorisation  undurchführbar1).  Die  schwierigen 
Verschiffungsverhältnisse  während  des  Krieges 
haben  den  Pflanzern  wegen  der  geringen  Lager- 

fähigkeit des  Kakaos  schwere  Verluste  zugefügt. 
3.  Produktionsgebiete  undProduktionsum- 

fang.  Die  heißen  Gebiete  Amerikas  sind  die 
Stammländer  des  Kakaos.  Sie  dürften  in  der 
Weltproduktion,  wenn  auch  nicht  im  Welthandel, 
noch  immer  an  der  ersten  Stelle  stehen.  Ein  guter 
Teil  der  namentlich  im  Zentralen  Amerika  gewon- 

nenen Erzeugnisse  wird  an  Ort  und  Stelle  ver- 
braucht. Somitkommen  die  mittelamerikanischen 

Staaten  abgesehen  von  ihren  allerfeinsten  Erzeug- 
nissen (Sokonusko),  für  den  Handel  nicht  in  Be- 

tracht. Eine  sehr  bedeutsame  Rolle  spielt  Ecua  dor. 
In  seinen  Küstenlandschaften  sind  die  Natur- 

verhältnisse sehr  günstig  geartet.  Die  Provinzen 
Los  Rios,  Guayas  verschiffen  die  Waren  über 
Guayaquil;  der  von  Los  Rios  kommende  Kakao, 
der  den  größten  Teil  des  Exportes  darstellt, 
wird  als  „ariba",  als  der  von  oberhalb  dieses 
Hafens  herrührende  bezeichnet.  Die  llerkünfte 
der  Provinz  El  Oro  werden  nach  dem  wichtigsten 
Bezirk  Machalla-Kakao  benannt.  Wenn  auch  über 
die  unzureichende  Fermentation  vieler  Kakao- 

sendungen geklagt  wird,  so  wird  doch  die  Ecua- 
dor-Bohne wegen  ihres  guten,  hell  goldbraunen 

Aussehens  und  wegen  ihrer  Größe  sehr  gern  ge- 
kauft. Ecuador  ist  das  größte  Kakaoland,  das 

beinahe  ausschließlich  Edelkakao  auf  den  Markt 

bringt;  es  war  noch  i.  J.  1904  das  größte  Er- 
zeugungsgebiet für  Kakao;  ist  jedoch  in  den 

folgenden  Jahren  trotz  beträchtlicher  Produk- 
tionssteigerung bei  Schwankungen  im  einzelnen 

an  dritte  Stelle  getreten.  In  den  letzten  2  Jahren 
haben  pilzartige  Krankheiten  große  Verheerungen 
angerichtet.  Im  J.  1913  gingen  über  den  Haupt- 

hafen Guayapuil  39  500  t,  in  1920  34700  t;  davon 
nicht  weniger  als  87%  nach  den  Vereinigten 
Staaten.  Zu  dieser  Abhängigkeit  von  New  York 
haben  die  Versuche  der  Ecuadorpflanzer  geführt, 
sich  zur  Erzielung  besserer  Preise  zu  einem  Ring 
zusammenzuschließen.  Verunglückte  Speku- 

lationen zwangen  die  Vereinigung,  den  ganzen 
aufgebrachten  Stock  von  Kakao  zur  Deckung 
der  Schulden  nach  New  York  zu  senden  (vgl. 
Lateinamerika  1921  Nr.  24). 

Auch  in  Columbien  gedeiht  der  Kakao  vor- 
züglich. Noch  immer  gibt  es  hierinden  Urwäldern 

wildwachsende  Bestände,  deren  kleine  Früchte 
im  eigenen  Konsum  und  im  Handel  verwertet 
werden.  Die  Kultur  ist  insbes.  am  Tolima  und 
Kauka  verbreitet.  Trotzdem  die  Früchte  wegen 
ihrer  Qualität  einen  hohen  Preis  erzielen,  ist 
die  Produktion  eine  beschränkte.  Sie  führt  den 
ungeduldigen  und  gewinnlustigen  Columbier  im 
Vergleich  zum  Kaffeeanbau  nicht  rasch  genug  zum 
Ziel.  Venezuela  ist  wegen  der  hervorragenden 
Qualität  und  der  eigenartigen  großen  Formen 
seiner  Bohnen  besonders  bekannt.  Zeitweilige 
Trockenheit  und  die  ehemals  häufigeren  inneren 

*)  Vgl.  Scherrer,  Die  Kaffeevalorisation 
und  die  Valorisationsversuche  in  anderen  Welt- 

handelsartikeln,  Weltw.  A.  1919,  S.  622  ff. 
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Wirren  beeinträchtigten  die  sonst  sehr  günstige 

Entwicklung  der  Kultur.  Der  Anbau  erfolg!  ent- 
lang der  heiBfeußhten  Küstenzone.  Die  Ausfuhr 

erfolgt  zum  größten  Teil  über  den  östlichen 
Hafen,  Guaira,  der  i.  J.  1918  von  300000  Sack 
ä  46  Pfund,  176000  verschiffte,  hernach  üiier 
Garupano  (ca.  75000  Sack)  und  Bchließlich 
über  Caballo  und  Klaracalbo  im  Westen,  welche 
die   feinsten   Erzeugnisse  statt    wie    früher    narh 
Frankreich,  jetzt  nach  New  York  senden.  Eine 

immerhin  bedeutsame  Stellung  nehmen  im  Welt- 
handel  die   westindisrhetl    Inseln   ein,    deren    l!e- 

spreehung  wir  hier  anschließen  können,  in  erster 
Linie  die  außerhalb  der  Sturmbahn  der  Burikane 

jene  vom  Südkontinenl  abgegliederte  Insel 
Trinidad,  die  aut  ihren  wohlgepflegten,  von  der 
englischen  Regierung  sehr  geförderten  Plantagen 
j.  .1.  1916  84000,  in  1920  88000  I  sorgfältigst 
aufbereiteten  Forastero  über  Port  of  Spain  auf 
den  Londoner  Markt  schickte.  Auen  die  eng- 
Uschen  Inselkolonien  Grenada,  wo  der  Kakao 

n  der  starken  Bedeckung  ohne  Schatten- 
bäume aufwachst,  sowie  Jamaika,  liefern,  wenn 

auch  in  der  klänge  der  Produktion  beträchtlich 
nachstehend,  sehr  gute  Ware!  I  rrenada  etwa  4ioo, 
Jamaika  3000t).  Sehr  günstig  sind  die  natür- 

lichen Vorbedingungen  beinahe  auf  der  ganzen 
Insel  Haiti.  Aber  wenn  schon  die  Qualität  der 
in  der  Dominikanischen  Republik  gewonnenen, 
zumeist  über  den  Hafen  vonSamana  ausgeführten 

inehes  an  wünschen  übrig  läßt,  so 
sind    die    aus    der  Nachbarrepublik     Haiti    über 

hei  anlangenden  Bohnen  ganz  verkümmert. 
I  t.     Cuba,    dessen  Kakao- 

anbau  im    Interesse    der    Beseitigung    der   ein- 
seit..  Zucker    und    Tabak    er- 

liedurftig  wlre,  hat   seine  Kultur  seit 

L700  1  zurück- 

mancher  ungünstigen  Verhältnisse  hat 
HU     im     Gegensalz     zum 

Britischen  und  Franzosischen   dpi  Kakaokultur 

ädere  Aufmerksamkeit   gewidmet  Aber  ver- 
hallen   trotz    BÜ 

■  Ließlieb  zu  einem  Rück 
■  'ulirt.      Noch    i.    -I.   1899   waren 

i.  .1.  1920  gingen  nur 
•i  Sorte  ab.      Bis  zum 
führende  Stellung  im 

■  gehend  war -.  on  der  /Weiten, 
.lieh    durch    die 
■    Goldküste  von 

li  n      l).i^  Haupt- 

!•  r    Meeres- ■ 

der 

Kultur    m 
h    den 
bliche 

:■  r  Pflanzer 

und    aus- 
\or 

..dich  ge»t«igert  :i  hat  i    J.  lyuu 

17  000.  i.  J.  190ß  25000,  1914  35000,  1919  56000, 
1920  53  000  t  betragen.  Vom  Jahro  1914-1919 
erfolgte  also  eine  Erhöhung  um  G0%.  —  Seit 
wenigen  Jahren  tritt  der  schwarze  Erdteil  für 
unser  Genußmittel  ganz  unerwartet  in  den 
Vordergrund  Bereits  i.  .1.  1822  hat  man 
in  St.  Thome\  etwas  später  auch  auf  den 
Nachbarinseln  im  Meerbusen  von  Guinea  An 
bauversuche  unternommen.  Die  hohe  Jahres- 

temperatur von  25°,  welche  nur  ganz  ge- 
ringen Schwankungen  unterliegt,  die  mindestens 

ausreichenden  Niederschläge,  dazu  die  frucht- 
baren vulkanischen  Zersetzungsböden,  die 

reichlich  vorhandenen  oder  zu  beschaffenden 
Arbeitskräfte,  all  diese  Umstände  bieten  die  besten 

Anbaubedingungen.  So  haben  zunächst  die 

gut  geleiteten  Flantagenkulturen  von  St.  Timme" und  Principe,  in  geringerem  Maße  das  spanische. 
Fernando  Po,  wachsende  Erträge  geliefert. 
1914  gelangten  31000  t  nach  dem  Hafen  von 
Lissabon  und  nur  G85  nach  London.  1918 

gingen  8000  t  nach  Lissabon  und  über  9000  nach 
London.  Die  im  nächsten  Jahre  erleichterte 
Beschaffung  des  Schiffsraumes  bewirkte  einen 
besonders  hohen  Transport,  und  zwar  von 
28  000  t  nach  Lissabon  und  von  21000  nach 

London.  Die  Spanier  nahmen  die  Erzeugnisse 
ihrer  Kolonien  im  Heimatlande  völlig  auf  (1920 
etwa  0000  t).  Jünger  ist  das  bewundernswerte 
Aufblühen  der  gegenüberliegenden  kontinentalen 
Striche,  40  —  50  km  abseits  der  steppenhaften 
Küste.  Die  ähnliche  Naturausstattung  mußte 
zu  Versuchen  anregen.  Auf  Betreiben  der 
Baseler  Missionare  begann  man  an  der 
(ioldküste  mit  dem  Kakaoanbau.  Ausschließ- 

lich schwarze  Bauern  und  Großgrundbesitzer 
haben  sich  ihm  gewidmet.  1891  wurden  über 
Akkra  2  Zentner,  1908  über  24000,  1913  über 

51000,  1018  IJ7  000,  1919  sogar  178(100  t  ex- 
portiert, offenbar  auch  ein  Rest  des  Vorjahres, 

denn  der  Export  des  nächsten  Jahres  sank  auf 
etwa  160000  t.  Freilich  bereitet  den  BChwarzen 
Bauern    das     Fermentieren    und    Trocknen    der 

geernteten  Bohnen  wenig  Sorge.  Je  größer  die 
Brate,  desto  miserabler  die  Behandlung.  Die 
I..    Bre  Pflege  überließen  sie  den  Händlern  an 
der  K&Ste.  Auch  kam  es  ihnen  nicht  darauf  an, 
den  \on  der  allen  Ernte  zurückbehaltenen,  /um 
Teil  verschimmelten  Best   der  neuen  Ernte  bei- 

sumischen.    Langsamer  ist  die  Entwicklung  des 
eben taii-  englisi  hen  Nigeriagebietes, dessen eb 
minderwertige   Produktion  sich    immerhin   von 
etwa  8700  t  i.  J.  r.M.;  au!  rd.  80  000  t  i.  .1.  1920 

erhöhl    hat.       Auch    in    Kamerun    begannen    die 
Anbauversuche  durch  Missionare  schon  voi  der 

Besitzergreifung    durch    Deutschland      Wurde 
auch    dle-e     Kultur    bei   den    F I  llgebol  eile  II    immer 

tiopulärer,    so    haben    sich    doch    vornehmlich 

'i 

I    die  Erzeu  rung  i.   J. 
'tlaii/er   mit   ihr   beschäftigt.      Nach   manchen l'llali/er    mit     ihr  .\  ICH     m; 

Rückschlägen    erhob    sieh  die  Brzeuguni 

1918  • .     I>er  Menge  n  ich   hätte  lii  b. 
oßlich    der    gesamte    deutsche    Verbrauch 

durch    du-    Kameruner  Anlagen   decken  l.> 
mindei     b  ielte    bloß 

tativei  Bes  ii  bung  i  I  dii 
ernstlich  einsetzende  Pro- 

duktion Aon-  eine  viel  unbedeutendere. 
Einen  beträchtlicheren  UeberaehuB  und  /war 
hochbewertetei  Sorten  liefern  nur  Ceylon  und 
Java.     Die  Ausdehn  ikbaumea 
und  Durren   erhalten   d  • 
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Ceylons  in  mäßigen  Grenzen;  sie  betrug  i.  J. 
1917  rd.  5700,  1920  rd.  2800  t.  Die  Javakultur, 
insbesondere  an  der  mittleren  Nordküste  ver- 

breitet, wird  durch  Krankheiten  beeinträchtigt, 
so  daß  z.  B.  1914-17  nur  etwa  1500  t.  zur 
Ausfuhr  gelangten.  Noch  jünger  als  in  Asien 
ist  die  Verbreitung  des  Kakaos  im  australischen 
Archipel.  Hier  boten  sich  insbesondere  auf  den 
Samoainseln  vorzügliche  Anbaubedingungen.  Die 
aus  der  Mischung  der  Criollo-  und  Forastero- 
bohnen  hervorgehenden  Hybriden  erfuhren  eine 
hohe  Bewertung.  Die  Produktion  stieg  vor  dem 
Kriege  bis  auf  1000  t. 

Die  nachfolgende  Gegenüberstellung  der 
Weltverschiffung  v.  J.  1913  und  1920  zeigt  das 
rasche  Ansteigen  der  Gesamterzeugung. 

Welternte  1913  1920 

Goldküste  (Akkra)   51  000      126  000 
Bahia  (Bras.)   27  340        52  600 
Guayaquil  (Ecuador)  ....  39509        34716 
Lagos  (Nigeria)   3  679        30  000 
Trinidad   21825        28446 
St.  Thom6  u.  Principe  ...  35  310  21  471 
Samana  u.  Sanchez(Haiti-Rep.)  19  470        20  000 
Venezuela   15  138        17000 
Fernando  Poo   2  828  6  036 
Grenada   5  258  4  152 
Andere  Länder   23  177        40000 

Es  steigerte  sich  also  die  Weltproduktion 
von  rd.  248  000  t  i.  J.  1913  trotz  des  Weltkrieges 
auf  etwa  380  000  t  i.  J.  1920,  und  zwar  insbe- 

sondere durch  die  Ausbreitung  des  Anbaues  in 
Brasilien  und  Afrika. 

4.  Die  Haupthandelshäfen.  Soweit  die 

Ware  nicht  in  den  Eigenkonsum  der  Produk- 
tionsländer übergeht,  sammelt  sie  sich  in  den 

Ausfuhrhäfen  und  wird  von  hier  durch  die  an- 
sässigen Händler  nach  den  verschiedensten 

Absatzgebieten  zum  größten  Teil  über  die 
wichtigsten  Märkte  Lissabon,  Bordeaux,  Le 
Havre,  Hamburg,  Amsterdam,  London  und  New 
York  geleitet.  Lissabon,  dessen  Hinterland  nur 
in  geringem  Maße  aufnahmefähig  ist,  hätte 
nach  dem  Wunsche  seiner  Regierung  zum 
Zwischenhafen  für  die  Wiederausfuhr  der  portu- 

giesischen Kolonialerzeugnisse  ausgestaltet  wer- 
den sollen.  Wir  wissen,  in  wie  bescheidenem 

Maße  dieser  Plan  im  Kriege  zur  Verwirklichung 
gelangt  ist.  Bordeaux  hat  vor  dem  Kriege  ledig- 

lich das  Hinterland  versorgt.  Seither  überwog  bei 
weitem  die  Wiederausfuhr.  Noch  i.  J.  1919 

wurden  20  000  t  eingeführt  und  21  000  t,  die 
alten  Lagerbestände  einschließend,  ausgeführt. 
Im  J.  1920  sinkt  die  Einfuhr  auf  14  000  t.  Der 

bei  weitem  größte  Teil  hiervon  gelangt  zur 
Ausfuhr.  Le  Havre  war  seit  dem  J.  1891  bis 

zum  J.  1904  der  führende  Kakaohafen  Europas 
gewesen.  Es  nahm  vornehmlich  die  besseren 
teureren  Sorten  auf,  wie  die  Soconusco,  Caracas 
und  Carupana.  Ein  nicht  unbeträchtlicher  Teil 
ging  über  die  anderen  französischen  Häfen  in 
den  Konsum  Frankreichs  über.  Ein  anderer 
Teil  wurde  ins  Ausland  weitergeleitet,  so  daß 
auch  Le  Havre  zum  guten  Teil  als  Umladehafen 
bezeichnet  werden  kann.  Im  J.  1913  wurden 
von  21  000  t  der  Einfuhr  an  die  20  000  t,  zum 
Teil  gewiß  über  französische  Häfen  weiter- 

geleitet. Im  J.  1919  stieg  die  Einfuhr  auf  nahezu 
40  000  t,  von  denen  15  000  t  nicht  weiter  ver- 

schifft wurden.     Im  J.  1920  erhöhte  sich  die 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften,    i.  Aufl 

Ausfuhr  bei  einem  ungefähr  gleichen  Einfuhr- 
betrag auf  36  000  t.  —  Amsterdam  versieht  vor- 

nehmlich die  Aufgabe  der  Versorgung  des  hol- 
ländischen Bedarfes,  zum  geringeren  Teile  die 

eines  Zwischenhafens,  wobei  es  sich  nur  in 
einem  bescheidenen  Maße  auf  die  Zufuhr 
der  holländischen  Kolonien  stützen  kann  (im 
Durchschnitt  der  letzten  Jahre  3000  t).  —  Seit 
1904  hat  Hamburg  in  der  Einfuhr  des  Kakaos 
Le  Havre  überflügelt,  und  London  blieb  hinter 
den  beiden  weit  zurück.  Der  gesteigerte  Konsum 
Deutschlands  und  seines  Hinterlandes,  das 
Mittel-,  Ost-  und  Nordeuropa  umfaßte,  seine 
gute  Handelsorganisation  bieten  hierfür  die 
Erklärung.  „Sogar  französische  Fabrikanten, 
denen  Le  Havre  und  Bordeaux  doch  eigentlich 
näher  lagen,  mußten  nach  Hamburg  kommen, 
um  dort  die  Mengen  und  Sorten  zu  finden,  die 
sie  brauchten.  Hamburg  zog  einen  sehr  erheb- 

lichen Teil  gerade  der  am  meisten  gesuchten 

Kakaosorten  an  sich."  Hamburg  war  der 
Hauptstapelplatz  Europas;  neben  ihm  spielte 
London,  Liverpool  und  Le  Havre  mehr  oder 
weniger  die  Rolle  von  Umladepiätzen.  Nach  den 
zuverlässigen  Anschreibungen  des  Hamburger 
Deklarationsbureaus  wurden  in  Hamburg  i.  J. 
1910/11  eingeführt:  58  700  t  im  Werte  von 
61  Mill.  M.  Im  J.  1913/14  64  300  t  im  Werte 
von  80  Mill.  M.  Davon  wurden  im  ersten  Jahre 
an  die  25  000,  im  zweiten  29  250  t  ausgeführt. 
Auch  die  Bremer  Linien  brachten  ziemlich  viel 

Kakao  nach  Hause,  der  aber  z.  T.  im  Freihafen- 
gebiet in  Leichter  umgeladen  und  nach  Hamburg 

weiterbefördert  wurde.  [Einfuhr  in  Bremen 
i.  J.  1912  3600  t,  Ausfuhr  nach  Hamburg  rd. 
3000  t.  Im  J.  1913  2300  t,  Ausfuhr  nach  Ham- 

burg 1350  t.]  Während  des  Krieges  wurde  Ham- 
burg völlig  ausgeschaltet;  aber  schon  steigern 

sich  wieder  die  Zufuhren.  Im  J.  1920  waren 

43  800  t  zur  Einfuhr  gelangt,  im  ersten  Quartal 

d.  J.  1921  15  250  t.  Es  ist  bei  mäßiger  Zoll- 
belastung des  Kakaos  nicht  unmöglich,  daß 

Hamburg  innerhalb  Europas  seine  Stellung  an- 
nähernd wieder  erreichen  wird.  Naturgemäß  trat 

London  durch  den  Krieg  an  die  erste  Stelle 

innerhalb  des  Kontinents.1)  Wie  für  zahlreiche 
andere  Waren  (Häute,  Felle,  Baumwolle,  Erze, 
Holz,  Reis,  Tee),  ist  es  auch  für  Kakao  der 
Hauptstapelplatz  geworden.  Seine  Preise  werden 
wohl  für  den  Kakao  mitbestimmend  werden, 

zumal  England  über  das  wichtigste  Produktions- 
gebiet verfügt.  Waren  in  England  i.  J.  1914 

36  000  t  zur  Einfuhr  und  7000  t  zur  Ausfuhr 

gelangt,  und  verblieben  10  000  t  im  Lager  und 
wurde  der  Verbrauch  mit  rd.  27  000  t  angegeben, 
so  betrug  die  Einfuhr  i.  J.  1919  115  000  t,  die 
Ausfuhr  28  000  t,  die  Lagerbestände  werden 
mit  45  000  und  der  Verbrauch  mit  65  000  t  an- 

genommen; er  ist  also  während  des  Krieges 
mächtig  gestiegen.  New  York  hat  sich  als 
Kakaohandelsplatz  seit  den  80er  Jahren  mit 
starken  Sprüngen  nach  aufwärts  entwickelt. 
Seit  1893  bleibt  es  allerdings  hinter  Hamburg 
beträchtlich  zurück.  Im  J.  1913  hatte  die  Ein- 

fuhr in  New  York  51  000  t  betragen,  in  Hamburg 
64  000  t.  Bis  zum  J.  1919  war  sie  dann  bis  auf 

162  000    gestiegen,    um    seither    allerdings    mit 

>)  Aber  auch  Liverpool  gewann  dank  seiner 

Beziehungen   zu  West-Afrika  eine   erhöhte  Be- deutung. 

■rh  v  36 
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109  000  t  in  1920  beträchtlich  zurückzugehen, 
und  auch  die  Einfuhr  Januar  bisAugUSt  1921  weist 
nur  44(100  t  auf.  New  Yorks  Handel  ist  für 

Amerika  ebenso  maßgebend  wie  Hamburg  für 
Deutschland.  Die  Steigerung  der  Einfahr  ent- 

spricht der  Erhöhuni:  des  beimischen  Kakao- 
verbrauches.  dem  Aufschwung  der  Schokoladen- 
industrie  und  der  vielseitigen  Verwendung  des 
Kakaos  als  Deckmasse.  Bezeichnend  isl  es. 
daß  allmählich  zu  dein  Konsum  des  Kdelkakaos 

sich  auch  der  der  minderen  KakaO80rten  hinzu- 

gesellt hat.     Hat  es  i.   .1.   1905  etwa  66%  Edel- 
lakao  und  46%  miniere  und  geringere  Sorten 
verwendet,  bo  überwiegen  die  letzteren  i.  J.  1919 
mit  76     .   Ei  aal  Bben  nicht  nur  die  mittel-  und 
südamerikanischen  Zufuhren  zum  guten  Teil 

an   si'h   gesogen,  sondern   es   hat    durch   direkte 
Verbindungen  insbesondere  die  westafrikanischen 
Sorten  von  seinen  alten  Absatzgebieten  Z.  T. 

abgelenkt. 
5  Konsum  und  Nährwert.  Während  der 

Kalleckonsum  der  Produktion  in  weitestem  Ab- 
stand folgt,  und  der  Kaffeemarkt  ständig  von 

Krisen  bedroht  ist.  hat  sich,  wie  aus  dem  Vorher- 

gehenden schonersichtlich,  der  Kakaokonsum,  ins- 
besondere während  des  Krieges,  ganz  beträchtlich 

erhöht,  so  daß  die  Produktion  nicht  Schritt  zu 
halten  vermochte.  Der  Welt  verbrauch  betrug  i.  J. 
L913  rd.  863000  t,  i.  J.  1920  über  393  000  t. 

(Kynast  berechnet  ihn  auf  414000  t.)  Davon  ent- 
eiufielen  auf 

1913  1920 

taten   .  67  595  142  776 
.nd    ....  51  053  46  650 

Holland    30011  25385 
England    27  586  51  483 

okreicfa    27  774  45288 
Schweiz    10240  10483 
Spanien    6x66                9  316 

Belgien    6 131              3  6311) 
;da          1  750  5  531 

Italien              2  457  4  731 
Andere  Lander  ...    22  127  48000 

außerordentliche     Steigerung    der     Ka- 
kaoproduktion    und    den    Kakaokonsums2)     er- 

klart  lieh    aus    der   Bunehmenden    Erkenntnis 

■  •  nuß  mittels.      Es    enthält 

nim:.  unen  nicht   nur  2';%  bis  ö% 
Kakaofarbttoiie,      welche      den      besonderen 

•.mark,    d.  hervorrufen,    sowie 
1  lehei    allerdings 

wenig  indern 
aub'  •  ■   olle  Reaei  reetoffe 

Aulbau  der    Pflanze   während 

dt-r  Keimzeit  I  •  od:  nicht  weniger  als 
Ei 

Zui  tu 
ttel. 

Kakao- pro \  ja     freilich     nicht     auf 

l)  A  •  Zufuhr  nach  Deutschland. 
.  Deutachland   11 

brauch  pro  Kopf  voi  hnitt J  1918, 

u.  zwar    t  kon- 

»um  kg   pro    Kopf    1.    J.  . 
bi»  auf  2,44  kg  1.  J.  1913  zuruc* 

Grund  chemischer  Untersuchungen,  vielmehr 
muh  dem  äußeren  Aussehen,  nach  dem  Aroma, 
nach  dem  Schnitt  des  Rohkakaos  (maßgebend 
ist,  wieviel  nicht  Vollreife,  bzw.  unge- 

nügend fermentierte  Bohnen  auf  je  100  ent- 
fallen). Außerdem  werden  die  Bohnen  durch 

den  „Kakaotaster"  gerieben,  gewärmt  und 
dann  nach  dem  Aroma  beurteilt.  Der  Fabrikant 
kann  allerdings  zu  einem  wesentlich  anderen 
Resultat  in  der  Beurteilung  kommen,  wenn  er 
eine  Fabrikprobe  vornimmt.  Zu  höchst  bewertet 
werden  die  Herkünfte  von  Venezuela  (Porto 
Caballo,  Maracaibo,  Caracas),  dann  die  Guayaquil- 
sorten  aus  Ecuador  und  die  von  Trinidad.  In 

hohem  Ansehen  stehen  einige  Partien  aus  Ceylon 
und  Java.  Es  kommen  dann  die  Grenadasorten, 
die  von  Bahia,  Kamerun  (die  besseren  Sorten), 
dann  Samana,  Thome  und  Kamerun,  Akkra. 
Im  allgemeinen  hatten  die  Preise  der  besseren 
Sorten  die  Neigung,  sich  in  stabilen  Grenzen 
zu  halten,  doch  trat  zuweilen  auch  ein  Schwan- 

ken  der    Preisverhältnisse   untereinander  ein. 
6.  Verarbeitung.  In  der  Verarbeitung  des 

Kakaos,  die  sich  ursprünglich  im  Handbetrieb 
vollzog,  hat  sich  der  Maschinenbetrieb  in  groß- 

artiger Weise  und  zwar  für  alle  Stadien  der 
komplizierten  Behandlung  eingebürgert.  So 
für  das  Reinigen  der  Bohne,  für  das  Sortieren, 
für  das  so  wichtige  Rösten,  durch  welches  vor 
allem  der  Geschmack  erhöht  wird  und  die  Bohnen- 

schalen spröde  werden,  sowie  für  das  Brechen  und 
Schälen  der  Bohnen.  Erst  durch  diesen  letzten 
Prozeß  wird  der  Kakaokern  oder  der  Kakao- 

schrott als  Grundmasse  für  die  weitere  Verarbei- 

tunggewonnen, während  die  abfallenden  Schalen 
als  sehr  wertvolles   Viehfutter  zur   Verwendung 
Gelangen.  Aus  der  Kakaoinasso  wird  entweder 
Lakaopulver  oder  Schokolade  hergestellt.  Nach 

dem  Vorgang  Van  Houtens  (1801—87)  wird 
der  Kakaoinasse  auf  hydraulischem  Wege  das 
schwer  verdauliche  und  die  Pulverisierung  er- 

schwerende Fett  zum  Teil  abgepreßt,  der  Rück- 
stand, mehlfein  zennahlen,  soll  nicht  mehr  als 

3%  Kakaoschalen  und,  abgesehen  von  einem 
Zusatz  an  Würzstoffen,  keine  andere  Beimengung 
und  gemäß  einer  viel  angefochtenen,  vielleicht 
undurchführbaren    Bestimmung,   nicht    mehr   als 
6%  Feuchtigkeitsgehall  haben.    Das  Kakaofett 
wird,  da  es  nur  schwer  ranzig  wird,  zu  Pomaden, 
.Medikamenten  OSW.  verwendet  und  hoch  be- 

wertet.      Bei    der    Bchokoladegewinnung    wird 
in  Deutschland  v,  Dich!   in  Holland,  die 
ebenfalls  entfettete  Kakaomasse  in  .Misch- 

maschinen mit  Zucker  und  gewfll  /.halten  Sub- 
stanzen,    namentlich    mit    Vanille       \  61  ai  heilet. 

Nach  rang    in    heißen    Räumen 
und  nochmaliger  Verarbeitung  in  Walsmaschinen 
wird    die    wiederum    erwan  de]    muh 
dem   •  1  n  Zni  k«  osw.  aneh 
Milch  zugesetzt  werden  kann,  in  Formen  gepreßt. 

■  hi  htiii  Waren  linden  lieh  lahlreicne  Bei- 
mengungen wie  gebrannte  Erdmandeln,  Eicheln, 

Zichorie.  Nach  den  deutschen  Bestimmui 
darf  in  der  s  bokolade  nicht  mehi  als 70  Zucker 
und  andere  adteile  enthalten  sein, 
l»i>-    Schokoladenmasse    muß    minde  ■■ 
reinen  Kakao  enthalten.    Zahlreiche  groß.-  mit 
Maschinen  etriebe   widmen   m,  h 
immer     mehr     der     Verarbeitung     du    .  -     wert- I    in 

nach  dam  Konsum  orientiert)  in 

ü    troo 

.ia.11.] 
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der  Schweiz  bilden  vornehmlich  die  Kraft- 
quellen der  Fallwerke,  teilweise  aber  auch  die 

Stätten  billigster  Milcherzeugung  den  be- 
stimmenden Standortsfaktor. 

Literatur:  Die  entsprechenden  Abschnitte  der  bei 

dem  Art.  „Kaffee"  (oben  S.  551)  angeführten  Hand- 
bücher von  Andree  (Friedrich),  Reinhardt,  Semler, 

Fesca,  der  Aufsatz  von  Kokke  bei  Warburg,  der 

Expeditionsbericht  von  Prevß,  welcher  die  Ka- 
kaokultur besonders  berücksichtigt.  Die  Auslands- 
wegweiser für  die  einzelnen  Tropenstaaten  Ameri- 

kas, ferner:  Kindt,  Die  Kultur  des  Kakao- 
baumes und  seine  Schädlinge,  Hamburg  1904. 

—  Hall,  C.  J.,  Cocoa,  New  York  1914-  — 
Deutsch-  Koloniales  Lexikon ,  Leipzig 
191S.  —  Stoilxverck,  Der  Kakao  und  die  Schoko- 

ladenindustrie, Dissert.,  Jena  1902.  —  Kynast, 
Die  Deutsche  Kakao-  und  Schokoladenindustrie, 
Dissert.,  Greifswald  1921.  —  Wiehr,  E.,  Der 
deutsche  Kakaohandel  im  Frieden  und  im  Kriege. 
Beiträge  zur  Kriegswirtschaft,  Bd.  XXXI/XXXII, 
1918.  —  Der  Tropenpflanzer  (vgl.  Art. 
Kaffee),  insbes.  Jahrg.  1905,  1907,  1914/15,  1920 
und  Beihefte  zum  Tropenpflanzer  1906.  — 
Zeitschr.  für  Kakao,  Kaffee  und  Tee,  Hamburg. 
Besonders  wichtig :  Gordimi,  Zeitschr.  für 
Kakao,  Schokolade-  und  Zuckerindustrie,  herausg. 
von  Max  Rieck,  Hamburg.  —  Deutschland  und 
die  weltwirtschaftliche  Lage,  herausg.  v.  Aus- 

wärtigen Amt  1920/1921,  Berlin. 
A.  Kraus. 

Kalendersteuern 
s.  Aufwandsteuern. 

Kaliindustrie. 

1.  Die  erste  Periode  bis  zum  Zwangssyndi- 
kat von  1910.    2.  Das  Zwangssyndikat  von  1910. 

3.  Das     Reichskaligesetz     vom    24./IV.    1919. 
4.  Die  Lage  der  Kaliindustrie  seit  dem  Friedens- 
vertrag. 

1.  Die  erste  Periode  bis  zum  Zwangs- 
syndikat von  1910.  Die  mit  dem  Steinsalz 

zusammen  vorkommenden  Kalisalze  sind 
sowohl  für  die  Landwirtschaft  wie  für  ver- 

schiedene Industriezweige  von  sehr  großer  Be- 
deutung. Vor  der  Ausbeutung  der  Staßfurter 

Lagerstättenwurdedas  Kalidurch  Veraschung 
von  Pflanzen  sowie  auch  duich  Verdunsten 
von  Meerwasser  gewonnen.  Bis  1860  wurden 
die  auf  den  Staßfurter  Steinsalz-Bergwerken, 
dem  preußischen  Staßfurt  und  dem  anhal- 

tischen Leopoldshall,  geförderten  Kali-  und 
Magnesiasalze  als  unbrauchbar  auf  die 
Halden  geräumt,  weshalb  man  sie  auch  Ab- 
raumsalze  nannte.  Dann  veranlaßte  der 
Chemiker  Frank  ihre  chemische  Weiterver- 

arbeitung, nachdem  Versuche,  die  Rohsalze 
als  Düngemittel  zu  verwenden,  insbesondere 
des  Chlurmagnesiagehaltes  wegen,  sich 
nicht  bewährt  hatten.  So  entwickelte  sich 

seit    1860    eine,    insbesondere    auf    Chlor- 

kalium weiterverarbeitende  Industrie,  welche 
allmählich  fast  alle  in  der  ganzen  Welt  be- 

nutzten Kaliverbindungen  lieferte.  Die  Zahl 
dieser  Fabriken  stieg  von  1862 — 72  von  3 
auf  33,  um  in  der  großen  Krisis  allerdings 
wieder  auf  25  zurückzugehen.  Entsprechend 
stieg  auch  die  Förderung  der  Rohsalze  (s. 
die  Tab.  I  S.  566),  von  denen  neben  dem  Kar- 
nallit  besonders  der  Kainit  immer  mehr  an 

Bedeutung  gewann,  nachdem  sich  heraus- 
gestellt hatte,  daß  in  geeigneter  Form  und 

unter  Berücksichtigung  des  verschiedenen 
Chlorgehalts  und  der  verschiedenen  Bedürf- 

nisse der  Pflanzen  auch  die  Rohsalze  sehr 

gut  als  Düngemittel  verwendet  werden 
können.  Wenn  hier  auch  heute  bei  weitem 

die  größte  Bedeutung  dieser  Industrie  und 
ihr  Hauptabsatzgebiet  liegt,  so  spielt  doch 
auch  die  industrielle  Verwendung  der  Kali- 

salze in  der  Pulver-,  Glas-,  Konserven-, 
Seifen-,  Fettindustrie,  der  Bleicherei,  Phar- 

mazie, Photographie,  Erzaufbereitung  eine 
sehr  große  Rolle.  Die  Förderung  von  Kali- 

salzen stieg  von  22,930  dz  1861  auf  4,6  M»U.  dz 
1872. 

Die  große  Krisis  von  1872/73  wurde  für 
die  Kalifabriken  dadurch  weniger  verhäng- 

nisvoll, daß  die  beiden  fiskalischen  Bergwerke 
als  einzige  rohstoffliefernde  stillschweigend 
die  Preise  stabil  erhielten.  Dieses  Vorbild 
veranlaßte  wohl  die  Fabrikanten,  nach  einigen 
Jahren  des  Konkurrenzkampfes  1876  ein 
Kartell  zu  schließen,  das  aber,  da  es  zu 
starken  Preiserhöhungen  benutzt  wurde, 

schon  im  folgenden  Jahre  sich  wieder  auf- 
löste. Das  staatliche  Bergwerksmonopol 

war  zwar  schon  1868  in  Preußen  aufgehoben 
worden,  aber  es  dauerte  noch  bis  1875,  daß 
ein  privates  Kaliwerk  errichtet  wurde, 
Douglashall,  das  heutige  Westeregeln.  1877 

folgte  ein  weiteres,  die  Geweikschaft  Neu- 
Staßfurt,  und  1883  zwei  weitere,  Schmidt- 

mannshall, das  heutige  Aschersleben  und  die 
Geweikschaft  Ludwig  II.  Ende  der  70er 
Jahre  kam  es  zu  heftigem  Konkurrenzkampf 
unter  den  damaligen  4  Weiken,  der  durch 
ein  Kartell  im  Jahre  1879  beseitigt  wurde. 
1880  schlössen  auch  die  3  Kainit  fördernden 

Werke  eine  lose  Vereinbarung.  Die  Förde- 
rung stieg  aber  so  stark,  daß,  als  1883  die 

beiden  erwähnten  Werke  noch  hinzukamen, 
die  Konvention  sich  auflöste.  Aber  noch 

im  gleichen  Jahre  kam  dank  den  Bemü- 
hungen des  preußischen  Fiskus  ein  neues 

Kartell  für  Karnallit  und  im  folgenden  Jahre 
ein  solches  für  Kainit  zustande.  Gleichzeitig 

ein  Verkaufssyndikat  der  Cblorkalium- 
fabriken  mit  gemeinsamer  Verkaufsstelle  in 
Staßfurt.  Der  Fiskus  ist  also  von  Anfang 

an  Hauptförderer  der  Kartellbildung  ge- 
wesen. (Schon  1836—44  war  übrigens  der 

preuß.  Fiskus  an  einem  Kartell  der  Alaun- 
hütten beteiligt.)   Er  behielt  sich  das  Recht 

36* 
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vor,  die  Rohsalzpreise  festzusetzen,  ein 
Vetorecht  Regen  Erhöhung  oder  Verminde- 

rung der  Rohsalzmengen  und  ein  solches  gegen 
eine  Erhöhung  des  Chlorkaliumpreises. 

1888  wurde  das  eigentliche  Kalisyndi- 
kat gegründet,  das  die  damaligen  6  Werke 

—  1887  war  noch  die  Gewerkschaft  Heroynia 
hinzugekommen  —  und  die  Fabriken  um- 

faß e.  Es  w  irde  auf  10  .1  ihre  abgeschlossen, 
1898  und  1901  auf  3  Jahre,  1904  auf  5  Jahre 
verlängert.  Inzwischen  aber  hatte  die  Zahl 

der  Kalibergwerke  eine  geradezu  unheim- 
liche Vermehrung  erfahren.  Bis  1900  war 

die  Zahl  der  Kaliwerke  erst  auf  10  gestiegen, 
in  diesem  Jahie  alier  wurden  3  neue,  1901 
7  neue  Werke  aufgenommen,  Ende  1905 
waren  31  Mitglieder  vorhanden,  1908  war  die 
Zahl  der  Syndikatsini  glieder  auf  50  lie- 

st legen.     Daneben  aber  waren  nicht  weniger 

als  .'!-•'»   Bohrgesellschaften   tätig.      Infolge sehr  verbesserter  Bohrverfahren  waren  näm 

lieh  so  ziemlieh  in  ganz  Deutschland  Boh- 
rungen auf  Kali  unternommen  worden  und 

-ich,  daß  sein  Vorkommen  keines- 

wegs auf  den  engen  Bezirk  um  Staßfurt  be- 
schrankt war,  sondern  daß  in  dem  größten 

Teile  Nordwestdeutschlands,  in  der  Gegend 

von  Hamburg  bis  nach  Mecklenburg  (Jesse- 
nitz)  und  südlich  bis  in  die  Gegend  von 

Fulda  (Neuhof)  abbauwürdige  Kalilager  vor- 
handen waren,  unabhängig  davon  aber  auch 

im  Oberelsaß  bei  Mulhausen  (Amelie)  und 
gegenüber  auf  der  badischen  Seite  des 
Rheins. 

Nun  trat  die  bekannte  Erscheinung  ein, 
daß    der    monopolistische    Zusammenschluß 
im    Kartell   stark   zu    immer   weiteren    Neu- 

dungen    anreizte,   w.i-   durch   die    Siche- 
die   Mitwirkung  des  preußischen 

l(  m    Kartell    gab,    noch    gefördert 
wurde.    Da  der  Absatz  damil  nicht  Schritt 

i  n    konnte,  war  die  Folge  eine  -i  arke 
i  duktion,    I  aber    Ueber- 

in.        Schon     im     Jahr     1900 
•  en    Weike    nur    zu 

!.  l.'ihr.  keit     be- 
von 

.in  d|  um  die  Halt  B,  von   da 
.  '14  aber  aul  \ ■  i  ir  i<  bnete 
rbererai  v.  L0  Werke  den 

.  darf  lieft  • 
\'.i- 

halt '  den.  A  .'  li 
die  \ .  ielen 

llproduku 

i. 

•',   die    Atda    :■ 

.  da- 
r  .. 

Boli:  Konkurrenzbo!. 

zusetzen,  trotz  Aufwendung  vieler  Millionen, 
die  Gründung  neuer  Werke  zu  verhindern. 
Sie  löste  sich  1902  wieder  auf. 

Seit  die  Kartelle  bestehen,  ist,  wie  im 
Kohlen-  so  auch  im  Kalibergbau  der  Ruf 

nach  Verstaatlichung  immer  lauter  er- 
hoben worden.  Jn  der  Tat  hatte  um  die 

Jahrhundertwende,  als  es  nur  10  Kaliwerke 
gab,  die  Verstaatlichung  verhältnismäßig 
leicht  durchgeführt  werden  können  und 
hätte,  wenn  sie  für  das  ganze  Reich  gegolten 

hätte,  jedenfalls  die  gewaltige  Ucbcrkapitali- 
sa'ion,  die  heule  zu  verzeichnen  ist,  verhin- 

dert. Aber  der  bundesstaatliche  Charakter 

des  Reiches  und  die  Tatsache,  daß  in  ver- 
schiedenen Bundesstaaten  mit  verschiedenem 

Bergrecht')  Kali  gefunden  worden  war,  er- 
schwerte ein  einheitliches  Vorgehen.  Auch 

erkannte  man  nicht  die  Gefahr,  die  durch 
den  Bestand  des  Kartells  mit  der  Auffin- 

dung immer  neuer  Lager  hinsichtlich  der 
Uebcrkapitalisation  drohte,  da  die  hohen 
Kartellpreise  den  Anreiz  zur  Errichtung 
immer  wei'crer  Unternehmungen  boten. 
1900  und  1904  kamen  Verstaatlichungsvor- 
schläge  auch  für  den  Kalibergbau  im  Reichs- 

tag zur  Sprache  und  fanden  Unterstützung 
der  verschiedensten  Parteien,  hauptsächlich 

von  dem  Standpunkt  aus,  daß  die  „Ver- 
schleuderung" dieses  Nationalprodukts  ver- hindert werden  müsse.  1906  führten  diese 

populären  Anschauungen  dazu,  daß  der 
preußische  Staat  die  Gewerkschaft  Hercynia 
für  den  damals  exorbitant  hohen  Preis  von 

30  Mill.  M.,  30000  pro  Kuxe,  auf  den  nur 
ca.  2000  iL  einbezahlt  waren,  erwarb.  Im 

selben  Jahre  wurde  durch  die  lex-Gamp  in 
Preußen  außer  Hannover,  wo  das  Kali 
Pertinenz  ̂ c^  Grundeigentums  ist.  Privaten 
die  weitere  Erwerbung  von  Kalifelderu  ver- 
boten.  Aber  bis  zum  Inkrafttreten  des  Ge- 
Betzes  wurden  noch  enorme  Felder  erworben 

und  in  Angriff  genommen.  Auch  die  Grün- 
dungsspekulation, namentlich  durch  lokale 

Bankiers  entfacht,  spielte  eine  '.tobe  Rolle. 
Man  rechnete  eben  darauf,  daß  die  Regierung 

die    Syndikatsorganisation    nicht    zugrunde 
geben     lassen    werde    und    daß    trotz    der        - 
wal  igen    Ueberkapitalisation   den  einzelnen 
neuen  Welken  doch  eine gewi    e  Rentabilität 

Bl  i  sei,     I'    d  darin  hatte  man  sich  auch 
nicht  cht,         I  'en      Nachteil      d 

unwirtschaftlichen     Kapital! est  legung     für 
in/.e     Volkswirtschaft     beachtete     man 

aiohl . 
i  die   gutfundierten    älteren 

•    erkannten  wohl,  daß    tarke   Preis« 

heran  das  <  inzig    Mittel  dei   Ab- 
hilfe seien,  da  dadurch  einerseil  ■  d<  r  Ah 
Dßert,   andererseiti   die    Tendenz   zur 

■  in  dea  verschiedene! 
Provuuen  Preußens. 
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Gründung  neuer  Werke  abgeschwächt  wer- 
den konnte.  Dahingeherde  Anträge  wurden 

aber  im  Syndikat  abgelehnt,  in  dem  die 
zahlreichen  neuen  Werke,  die  einschließlich 
derjenigen  des  preußischen  und  anhaltischen 
Fiskus  zum  Teil  nicht  in  besonders  günstiger 
Lage  sich  befarden,  allmählich  das  Ucber- 
gewicht  erlangt  hatten.  So  ging  die  Ueber- 
kapitalisation  immer  weiter  urd  die  damit 
verbundene  zunehmerde  Prodi  ktiorsein- 
schränkung  mußte  schließlich  zu  eirem 
Punkte  führen,  wo  es  für  die  gutfundierlen 
Werke  unter  allen  Umständen  vorteilhaft 
war,  außerhalb  des  Syndikats  zu  bleiben. 
Wer  sich  zu  niedrigeren  Preisen  volle  Be- 

schäftigung sichern  konnte,  erziehe  eire 
solche  Verbilligung  seirer  Prodvktioi  slasten, 
daß  er  den  kartellierten  Weiken,  die  mit 
einer  so  enormen  Eh  schräi  kui  g  arbeiten 
mußten,  unter  allen  Umstäiden  überlegen 
war.  Als  die  Industrie  so  weit  gekommen 
war,  hätte  es  bei  natürlicher  Entwkklurg 
nur  einen  Ausweg  gegeben,  der  ohne  die 
staatliche  Teilnahme  am  Syndikat  schon 
längst  beschritten  worden  wäre:  Auflösung 
des  Syndikats  und  damit  veibui  der.e  staike 
Preisherabsetzungen.  Einige  der  kapital- 

kräftigen älteren  Unternehmungen  hatten 
aus  diesen  Grürden  schon  lärgst  kein  Inter- 

esse am  Syndikat  mehr  urd  bereiteten  sich 
auf  das  Eintreten  einer  Zeit  freier  Korkur- 
renz  vor.  Deswegen  war  die  Verlängerung 
des  Syndikats  schließlich  nur  auf  ein  Jahr 
und  Ende  1908  in  letzter  Stunde  nur  provi- 

sorisch auf  y2  Jahr  erfolgt.  Am  30./VI.  1909, 
als  der  Vertrag  ablief,  waren  52  Beteiligte 
vorhanden.  Als  aber  um  12  Uhr  nachts  bei 
den  Verhandlungen  in  Berlin  mit  einem 
Werksbesitzer  noch  kein  Vertrag  zustande 
gekommen  war,  verließen  die  Vertreter 
einiger  Werke  den  Saal  und  schlössen  einige 
Minuten  später  Vetkäufe  nach  Amerika  zu 
sehr  viel  billigeren  Preisen  ab.  Ei  de  Sep- 

tember 1909  bildeten  die  übrigen  Weike  (im 

ganzen  jetzt  51)  ein  „Kampfsyidikat"  gegen 
die  außenstehenden  der  „Schmidt  mann- 
gruppe":  Aschersleben  und  Sollst ed t 
und  das  dem  amerikanischen  „Südtrvst" 
gehörige  Weik  Einigkeit.  Durch  die  Kali- 

interessenten getrieben,  zu  deren  auch  die 
großen  landwirtschaftlichen  Verbärde  ge- 

hörten, die  eigene  Kaliwerke  hatten,  urd  im 
Interesse  der  verschiedenen  staatlichen  Kali- 

werke legte  die  Reichsregierurg  im  De- 
zember 1909  den  Einwurf  eines  Gesetzes 

über  den  Absatz  von  Kalisalzen  vor,  das  bis 
1930  gelten  sollte.  Ein  Handelsmonopol 
in  Kali,  die  sog.  Vertriebsgemein- 

schaft, sollte  errichtet  werden  mit  dem 
Zweck,  erstens  eine  Verschlevderurg  von 
Kali  an  das  Ausland  zu  verhindern,  zweitens 
die  Entstehung  neuer  Kaliwerke  mit  der  Zu- 

nahme des  Absatzes  in  ein  richtiges   Ver- 

hältnis zu  brirgen.  Zu  ersterem  Zweck  hatte 
man  schon  fiüher  einen  Ausfuhrzoll,  zu 
letzterem  eire  Prodiktionssteuer  vorge- 

schlagen. Eisterer  winde  aber  wegen  der 
Gefahr  handelspolitischer  Repressalien, 
lelztere  wegen  der  befürchteten  Abwälzung 
auf  die  Lai  dwirtschaft  verwoifen.  Die  Ver- 
triebsgemeirschaft  sollte  ein  Zwargskarlell 
sein,  das  die  Iidustrie  für  20  Jahne  binden 
sollte.  Die  älteren  Weike  sollten  beitreten 
mit  der  Beteiligurgsziffer,  über  die  sie  sich 
bei  den  letzten  Veihai  dlurgen  über  die  Er- 
reuerung  des  Syndikats  geeinigt  hatlen. 
Die  30 — 40  im  Entstehen  begriffenen  Unter- 

nehmungen sollten  entschädigt  weiden  auf 
Gnu  d  ihrer  Bohraufschlüsse  und  sollten, 

bei  Erfüllt"  rg  gewisser  Vorausset  zur  gen, 
nach  ALlauf  von  3  Jahren  zur  Errichtung 
eines  eigeren  Weikes  urd  zum  Eintritt  in 
das  Syndikat  berechtigt  sein.  Solche  Ent- 
schädigungsanspiüche  sollten  auch  an  Mit- 

glieder der  G<meii  sehaft  veräi  ßert  weiden 
können.  Ueberlragui  gen  von  Beteiligungen, 
die  der  preußische  Fiskus  im  alten  Syrdikat 
aus  Furcht  vor  einer  zu  großen  Konzentra- 

tion unter  den  privaten  Weiken  immer  hinter- 
trieben halle,  sollten  mit  Zustimmung  der 

Vertriebsgemeirschaft  jetzt  zulässig  sein. 
Unternehmungen,  die  erst  nach  dem  l./XI. 
1S09  mit  Bohrungen  begonnen  hatten,  sollten 
nur  unter  sehr  viel  urgünstigeren  Bedin- 

gungen abgefunden  werden.  Um  aber  eine  zu 
große  Benachteiligung  der  jüigeren  Unter- 

ner mur  gen  zu  vei hindern,  sah  der  Entwurf 
roch  Wahl  der  Berechtigten  (!)  statt  Ge- 
währurg  spätener  Beteiligungen  auch  den 
Abkauf  der  Abbaurechte  gegen  Ersatz  der 
baren  Ar.fwei  düngen  oder  Zugrundelegung 
des  im  letzten  Jahre  notierten  Kurswertes  (!) 
vor.  Die  Feststellung  der  Preise  sollte  dem 
Bundesrat  obliegen. 

2.  Das  Zwangsjyndikat  von  1910. 
In  der  Reichsiagskommission,  die  zur  Be- 

ratung des  Enlwurfs  gebildet  winde,  wur- 
den wesentliche  Umgestaltungen  vorge- 

nommen, welche  einige  der  schwersten 
Mäi  gel  des  Enlwurfs  beseitigten.  Den  Ab- 
ärderungsvonschlägen  stimmte  schließlich 
auch  die  Regierung  zu,  so  daß  das  neue 
Reichs-Kaligesetz  am  10./V.  1910  zustande 
kam.  An  Stelle  der  Zwargsvertriebsgemein- 
schaft  trat  eire  Zwangskontingentierung  der 
Industrie.  Die  gemeinsame  Absatzqrgani- 
sation  zu  schaffen  wurde  also  den  Beteiligten 
selbst  überlassen.  Infolgedessen  kam  nach 
Kündigung  des  alten  Syndikats  alsbald  ein 
neues  zustande,  dem  jetzt  nicht  weniger 
als  65  Weike  angehörten,  während  die  3 
obenerwähnten  sog.  Amerikaner  Werke  und 
die  elsässische  Gewelkschaft  Amelie  außer- 

halb blieben.  Dem  neuen  Kaligesetz  waren 
aber  natürlich  alle  im  Deutschen  Reich  vor- 

handenen Werke  unterworfen.    Die  Gesamt- 
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menge  der  in  jedem  Kalenderjahre  abzu- 
setzenden Kalisalze,  die  Verteilung  dieser 

Menge  auf  das  In-  und  Ausland  und  die  Be- 
teiligung der  einzelnen  Werke  am  Absatz 

sollte  duroli  eine  „Verteilungsstelle"  von 
7  Mitgliedern  festgesetzt  werden,  von  denen 
der  Vorsitzende  und  2  Beisitzer  vom  Reichs- 

kanzler, die  übrigen  von  den  Kaliwoiksbc- 
sitzern  gewählt  werden  (§§  7  und  30).  Die 
Beteiligungen  sollten  ganz  neu  eingeschätzt 
werden  auf  Grund  der  Beschaffenheit  der 
Kausal/lauer  und  der  Leistungsfähigkeit  der 
Betriebseinrichtungen  (§  9).  Kaliwerken, 
die  nach  Erlafi  des  Gesetzes  lieferungsfähig 
werden,  sollte  eine  endgültige  Beteiligungs- 

ziffer erst  nach  2  Jahren  ircwahrt  werden. 
Diese  Beteiligungsziffer  sollte  aber  im  dritten 
Jahre  um  80%,  im  vierten  um  20%  und  im 
fünften  um  10%  gekürzt  werden.  Staatliche 
Kaliwerke    waren    von    dieser    Bestimmune; 

••nomnien  (§  12).  öebertragung  der  Be- 
teiligungsziffern auf  andere  und  Austausch 

einzelner  Sorten  untereinander  war  jetzt  zu- 
lässig.    Wenn   aber  eine  Uebertragung  von 

lligungsziffern  auf  andere  50%  der  Be- 
teiligung eines  Werkes  übersteigt,  bedarf  sie 

der  Genehmigung  der  Landesregierung,  vor 
deren  Erteilung  die  beteiligten  Gemeinden 
zu  hören  sind  (§  19).     Jeder  Kaliwerksbe- 

r  darf  seine  Beteiligung  in  einem  Jahre 
bis  zii  10%  überschreiten,  wenn  er  auf  die 

: 'rechende  Menge  im  nächsten  Jahr  ver- 
zichtet. Anderenfalls  ist  eine  an  die  Beichs- 

fließende  Abgabe  zu  entrichten,  die  je 
••  10 — 18  IL  pro  dz  reines  Kali 

;  20).  Für  jeden  dz  reines  Kali  ist 
außerdem  eine  Abgabe  von  0,60  M.  in  die 

entrichten,  die  zur  Deckung 
der  a ;.-  der  Ausführung  des  Gesetzes  ent- 

ten  und  zwei  k-  Hebung  des 
■  weiden  ist  (§  27).  Die 

:  en  nach  Anhörung  der 
tzer  und  der  Verbraucher  vom 

\'     lesrat    .  '<  Jahren  festgesetzt ■  ■  Arbeiter  war  die 
.   daß,   wenn  der  Li. Im 

•  m    W'eike  unter 
i   ihre  1907 

.  und  die  ■ mal  im  Jahre 

190'j  I,  eine  Kürzung der  Beteiligt  .  um  min- 
i'j  %  erfolgen  solL 

WUT' 
. 

Ifai  1914) 

war  lii  I,  voll- 
komi 
88  :  1  iL' 

z  mir  um  in 

Tabelle  I. 

Gesamt-Förderung   an    Kalisalzen. 

'    Zahl 

der 

Werko 

Durchschnitts- Im 
Förderung 

Jahre eines  Werkes 

di 

0/ 

1861 
22  930 

1 

100, 

lMi'J 

197  472 2 

50,- 

1863 

583  718 

2 

50.- 

1864 1 164  974 2 

50,- 

1865 890  596 2 

50,- 

1866 1417756 2 

50,- 

1867 1  517242 2 

5°i  — 

1868 
1  795  262 

2 

50,- 

1869 

2  289  675 

2 

50,- 

1870 
2  885  971 

2 

50,- 

1871 3  725  733 2 

50,- 

1872 4  866  272 
2 

50,- 

1873 
4471  874 

2 

50,- 

1874 4  247  299 3 
33,33 

1875 
5228658 

3 
33,33 

1876 
5817  5i8 

3 
33,33 

1877 

8  074  476 
4 

25,- 

1878 

7  702  738 

4 

25,- 

1879 
6613942 

4 

25.- 

1880 

6  685  957 

4 

25,- 

1881 9051  379 4 

»5t— 

1.SS2 
12  124  350 

4 

25,- 

ins; ir  908  108 
6 

16,67 

1884 9  694  545 6 

16,67 

1885 9  290  489 6 

16,67 

1886 9  594  737 7 

14.29 

1887 10920  215 
7 

14,29 

1  H.SS 

12  381  503 
7 

14,29 

1WJ n  990  152 7 

14,29 

1890 
12  792  645 

8 

12,50 

1891 13698  329 9 
11,11 

1NCJ 

13609774 
9 11, 11 

IM  CS 

1 5  386  008 10 

10,— 

IM)» 16  479  989 10 

10,— 

1895 
15  315  856 

10 

10,— 

17824  786 

11 

9,09 1897 
19  501  812 

12 

8,33 

1898 
22083  284 

13 

7^ 

1899 
24838623 

13 

7.69 

LI   

30  370  358 

15 

'■,''7 

1901 34  846  945 21 

4.7'' 

1902 

32  5' 

-1 

4,'7 1903 28 

3,57 

1904 

28 

3.57 

1906 
35 

2,86 
1  1 

39 

2,56 1901 

45 

53 

03 

1910 
7  7Ö5 

1,39 

1911 

78 

1912 

94 

1918 

125 

1914 

149 

1916 

149 

1916 

'47 

»47 

77  7- 

'47 

BUlMec  Wi  1         1 
Halbjahr  1 
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ihrer  Beteiligung  am  Absatz  und  ein  immer 
weiteres  Anschwellen  der  Gründungsspeku- 

lation. Man  erkannte  auch  bald,  daß  eine 
Verschärfung  der  Bestimmungen  notwendig 
sei.  Nach  langen  Verhandlungen  zwischen 
den  Regierungen  der  am  Kalibergbau  inter- 

essierten Bundesstaaten  kam  schließlich 
im  April  1914  eine  Vorlage  an  den  Bundesrat, 
nach  welcher  die  Karenzzeit  für  alle  nach 
dem  15./I.  1913  in  Angriff  genommenen 
Werke  von  5  auf  10  Jahre  und  die  Anforde- 

rungen an  die  Erteilung  einer  provisorischen 
und  definitiven  Beteiligungsziffer  erhöht 
werden  sollten.  Das  ganz  unhaltbare  Vor- 

recht der  Bundesstaaten  auf  Karenzfreiheit 
für  Werke,  an  denen  sie  beteiligt  sind,  sollte 
aufgehoben,  auch  die  Abtrennung  neuer 
Werke  von  alten  erschwert  werden.  Bei  dieser 
Gelegenheit  suchte  die  Regierung  auch  eine 
Erhöhung  der  Kaliabgabe  von  60  auf 
90  Pf.  pro  dz  durchzusetzen. 

Neben  diesen  Verhandlungen  über  ein 
verschärftes  staatliches  Eingreifen  ging  der 
Versuch  einer  Selbsthilfe  der  Industrie  her, 
durch  Vereinbarungen  die  Errichtung  von 
Neuanlagen  zu  verhindern.  Im  Juni  1914 
hatten  rund3/4  aller  Beteiligten  einerBindung 
bis  Ende  1919  zugestimmt,  auch  der  preu- 

ßische Fiskus  hatte  sich  im  Prinzip  ange- 
schlossen, verlangte  aber  in  höchst  kurz- 

sichtiger Weise  noch  Bewilligung  einer 
neuen  Doppelschachtanlage.  Während  noch 
über  alle  diese  Dinge  verhandelt  wurde,  kam 
der  Ausbruch  des  Weltkrieges,  der  noch  im 
selben  Jahre,  dann  besonders  1915  und  1916 
zu  einer  starken  Verminderung  der  Produk- 

tion und  vor  allem  auch  bis  zum  Kriegsende 
zu  einem  starken  Rückgang  der  Ausfuhr 
führte  und  die  Pläne  auf  Reorganisation  der 
Industrie  in  den  Hintergrund  schob. 

Da  im  Kriege  der  Export  von  Kali  teils 
zugunsten  der  inländischen  Landwirtschaft 
und  der  Sprengstoff produktion,  teils  aus  Ar- 

beitermangel sehr  eingeschränkt  war,  ent- 
wickelte sich  die  ausländische  Produktion 

erheblich.  Namentlich  wurde  in  Spanien 
die  Aufschließung  der  dortigen  Funde  ener- 

gisch in  Angriff  genommen  und  in  Amerika 
ging  man  daran,  wenn  auch  zu  hohen  Preisen 
Ersatzkali  herzustellen. 

3.  Das  Reichskaligesetz  vom  24./IV. 
1919.  Mit  dem  Waffenstillstand  und  Friedens- 

schluß war  durch  den  Verlust  der  elsässischen 
Werke  das  deutsche  Monopol  endgüllig  ge- 

brochen. Abgesehen  davon  aber  verschlech- 
terte sich  die  Lage  der  Industrie  durch  die 

ausbrechenden  Arbeitseinstellungen,  durch 
Kohlen-  und  Wagenmangel,  so  daß  manche 
Werke  monatelang  still  liegen  mußten.  Zu- 

gleich begannen  sofort  nach  der  Revolution 
die  Verhandlungen  über  die  Sozialisierung 
des  Bergbaus,  welche  von  der  Sozialdemo- 

kratie unter  den  damaligen  wirtschaftlichen 

Verhältnissen  als  die  dringendste  Aufgabe 
angesehen  wurde.  Da  sich  aber  auch  die 
überzeugten  Anhänger  einer  solchen  über  die 
Art  der  Sozialisierung  und  über  die  Frage  der 
Entschädigung  der  bisherigen  Eigentümer 
nicht  einigen  konnten,  die  einsichtigeren  Füh- 

rer der  Sozialdemokraten  sich  auch  den  von 
der  bürgerlichen  Seite  und  aus  ihren  eigenen 
Reihen  vorgebrachten  Bedenken  nicht  ver- 

schließen konnten,  kam  es  schließlich  Anfang 
1919,  wie  für  den  Kohlenbergbau,  so  auch 
für  die  Kaliwirtschaft  nur  zu  einer  „Soziali- 

sierung des  Kalisyndikats",  zu  einem  von  der 
Verfassunggebenden  Deutschen  Nationalver- 

sammlung beschlossenen,  am  24./IV.  1919 
verkündeten  und  in  Kraft  getretenen  Gesetz 
über  die  staatliche  Regelung  der 
Kali  Wirtschaft.  Nach  Art.  1  hat  „als- 

bald eine  Neuordnung  der  Kaliwirtschaft  zu 
erfolgen,  die  unter  Aufhebung  des  Kali- 

gesetzes den  gemeinwirtschaftlichen  Aufbau 
der  Kaliwirtschaft  gemäß  den  nachstehenden 
Vorschriften  regelt:  die  Leitung  wird  einem 
zu  bildenden  Reichskali  rat  übertragen... 
die  Reichsregierung  schließt  die  Erzeuger 
zu  einem  Verbände  (Vertriebsgemein- 

schaft) zusammen.  An  den  Verwaltung 
dieses  Verbandes  sind  die  Arbeitnehmer  zu 
beteiligen.  Dem  Verbände  liegt  die  Regelung 
von  Förderung,  Selbstverbrauch  und  Absatz 
unter  Aufsicht  des  Reichskalirates  ob.  Die 
Reichsregierung  führt  die  Oberaufsicht  und 

regelt  die  Art  der  Feststellung  der  Preise". Es  folgen  dann  einige  Strafbestimmungen, 
Uebergangsbestimmungen  und  Bestim- 

mungen über  die  Mitwirkung  der  National- 
versammlung bei  Erlaß  der  weiteren  Aus- 

führungsvorschriften. 
Art.  2  bestimmt,  daß  „zur  Vorbereitung 

der  vorgesehenen  Neuordnung  die  Reichs- 
regierung einen  Sachverständigenrat  für 

die  Kaliindustrie  zu  berufen  hat,  der  aus 

30  Mitgliedern  besteht".  3  Arbeitnehmer 
und  5  Arbeitgebervertreter  werden  auf  Vor- 

schlag der  Arbeitsgemeinschaft  der  deut- 
schen Arbeitgeber-  und  Arbeitnehmerver- 
bände (im  November  1918)  von  der  Reichs- 

regierung ernannt.  3  Mitglieder  ernennt  der 
Staatenausschuß,  die  übrigen  Mitglieder  er- 

nennt die  Reichsregierung  derart,  daß  in  der 
Leitung  der  Vertriebsgemeinschaft  (Art.  1), 
1  den  technischen,  1  den  kaufmännischen 
Kaliwerksangestellten,  4  den  landwirtschaft- 

lichen Korporationen  und  Verbänden,  2  aus 
den  Kreisen  des  Kalihandels,  2  aus  der  kali- 

verbrauchenden chemischen  Industrie,  von 
denen  1  ein  Arbeitnehmer  sein  muß,  sowie 

1  Mitglied  aus  den  Kreisen  der  Sachver- 
ständigen für  Kalibergbau,  -Verarbeitung 

und  -forschung  zu  entnehmen  sind. 
Nach  Art.  3  werden  die  Preise  vom 

l./IV.  1919  bis  15./VII.  1919  folgendermaßen 
festgesetzt  für  1  vom  Hundert  K20  im  Dop- 
pelzentner: 



568 Kaliiiulustrie 

für  Karnallit 

mit    9- 

-12% 
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22 

,,    Rohsalse 

„     12- 

i.v„ 
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„    20- 
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35 
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70 

•i                 ii Kl limagne 
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68 
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Mau  erkennt  leiclit,  daß  dieses  ( leset z  mit 
Sozialigierung  gar  nichts  zu  tun  hat,  daß  es 
nur  eine  gewisse  Modifikation  >-U^  Zwangs- 
Byndikats  vini  1910  mit  gesteigertem  Ein- 

fluß der  Regierung  und  der  Arbeiter  darstellt. 
Null  langen  Verhandlungen  mit  dem 

SaohverBlindigenral  kamen  am  18./VII.  1919 
die  Ausfuhr  u  ngsbesl  i  mmungen  zu  jenem 
Gesetz  zustande.  Danach  besteht  der 

Reiehskalirat  aus  30  Mitgliedern,  näm- 
lich b  Vertretern  der  KalierzeiiL'er,  3  Ver- 

tretern der  I,äi  der.  B  Vertretern  der  im  Kali- 
bergban  und  -fabrikationsbetrieb  beschäf- 

tigten Arbeiter,  3  Vertretern  des  Kalisyndi- 
kate   ans    den    der   Leitung   angehörenden 

■  neu,  1  Vertreter  der  technischen  Kai i- 
werksanpest  eilten,  1  Vertreter  der  kau  1- 

•  KaliwerksaiiLestellten,  4  Ver- 
tretern landwirtschaftlicher  Verbraucher,  die 

nicht    Kaliwerksbesitzer    sii  d,    2  Vertretern 
Kalihai.dels,  1  Unternehmervertreter  aus 

den    Kreisen  der   Kali   verarbeitenden  che- 
ben   Industrie'  1  Arbeitervertreter  aus 

den    Kreisen    der    Kali    verarbeitei  den    ehe- 

'ii    Industrie,   1  Sachverständiger    für 
Kalibergbau,    Kaliverarbeitung    und    Kali- 

.  (§§  2  in  d  3j.    Die  Mitgliedschaft 
wähn   (i  Jahre.     Jedes  zweite   Jahr  scheidet 

ein  Drittel  der  Mitglieder  aus.     Für  jedes 
•  iTvertreter  zu  bestimmen 

Der   Reiehskalirat   wählt    alle 
■  "     •  eil  en  Vorsitze]  den 

und  ellvertreterden    Vorsitzenden, 
riftffihrer  und  einen  stellvertreten- 

den Schriftführer.  Kr  wird  mindestens  ein- 
mal m  jedem  halben  Jahre  berufen  und  muß 

[jl  der  oder  der ■■'    n(M7 

und  Icalirat  i.-t  beschlußfähig, 
wenn  die  I  lii  der  anwesend  ist, 
ui.d  Mehrbeil  der  • ind  12). 

Der   R  rat  bildet  folget  de  Kali- 
en  :  1.  die  Kali  pi  uf  u  ng  isteile  und 

lle,    _.    du-     K  ah  - loh:  und     zweiter 
I  .f  t  Im  h-t  im  h- 

|  16). 
Kaliprftfui  ••  est* 

Vor- 

•  den  in  d  - 
an  K 

Kaliwerk.  ••  ii  dürfen 
(§§  17  und  lbe  itter  brauchen  nicht 

Mitglied  des  Reichskalirats  zu  sein.  Ihre 
Bestellung  erfolgt  auf  5  Jahre.  Für  jedes 
Mitglied  werden  2  Stellvertreter  bestimmt 
(§§  19—22).  Das  Verfahren  wird  durch  Ver- 

ordnung des  Rcichswirtschaftsministers  ge- 
regelt. Die  Kaliprüfungsstelle  gibl  sieh  eine 

Geschäftsordnung,  die  der  Genehmigung  des 
Reichskalirats  bedarf  (§§  24  und  25). 

b)  Die  Kaliberufungsstelle.  Sie  be- 
steht aus  einem  Vorsitzenden  und  ü  Bei- 

sitzern. Der  Vorsitzende  und  seine  Stellver- 
treter werden  vom  Reichswirtschaftsminister 

ernannt,  die  Beisitzer  vom  Reiehskalirat 
gewählt.  Von  ihnen  müssen  2  den  staatlichen 
oberen  Bergbeamten  entnommen  sein,  einer 
richterliche  und  einer  geologische  Vorbildung 
besitzen.  Alle  Mitglieder  dürfen  weder  an 
Kaliwerken  beteiligt  sein,  noch  der  Verwal- 

tung eines  solchen  angehören,  sie  brauchen 
aber  nicht  Mitglieder  des  Reichskalirats  zu 

[sein  (§§  26—29). c)  Die  Kali  loh  nprüfungsst  eile  erst  er 
Instanz.  Als  solche  wirkt  die  Kaliprüfungs- 

i  stelle  (§  30). 

d)  Die  Kali  loh  nprüfungsst  eile  zwei- 
ter Instanz.  Sie  besteht  aus  dem  Vor- 

sitzenden der  KaliberufungSBtelle  und  6  Bei- 
sitzern, die  vom  Reiehskalirat  gewählt  wer- 

den, 3  aus  den  Kalierzeueern,  3  aus  den  im 
Kalibergbau  u\x\  der  Fabrikation  beschäf- 

tigten Arbeitern  (§§  31—34). 
e  \  l  >ie  I  a  n  il  w  irtsohaftlich-1  ech- 

nische    Kalistelle.    Sie  besteht  aus  einem 
Vorsitzenden  und  12  Beisitzern.    Als  solche 
Bind   vom   Reiehskalirat   zu   wählen:  6  prak- 
ii  che  Landwirte,  1  landwirtschaftlicher 
Hochschullehrer,  I  Vorsteher  einer  land- 

wirtschaftlichen Versuchsstation,  3  Ver- 
treter des  Kalisyndikats  auf  dessen  Vor- 
schlag, l  Vertrete]  de  Kalihandels  aui  Vor- 
schlag des  Deutschen  Handelstags,  l  Ver- 

treter der  Albeiter  aui  Voi  chlag  dei  Aibci- 
tretl  i    de-    Keich.-kaliral   .       I  in 

Mitglied  ist  ein  Stellvertreter  zu  bestimmen 

Die    1 1  al  ion    >\r>    Kalisyndi- 

kat h   wml    lolgendermaf  regelt,     I u'e Kali«  ii  li  zu  euer   Vor« 
i  neb -L'e  in  ei  nseh  afi  (Kalisyndikat)  iu- 
lammen.    Kalierzeui  i  ein  Kaliwerk 

.  rfabrik  a  Rechnung 
i  |i  ceuger  in  dii  i  m 

.  Kalisalze,  Kalo  n  oder 
Kaliverbindungen    gewinnt    oder    herstellt, 
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hat  dem  Kalisyndikat  auf  dessen  Verlangen 
beizutreten  (§§  38 — 40).  Das  Kalisyndikat 
muß  eine  juristische  Person  sein,  einen  Auf- 

sichtsrat haben,  dem  u.  a.  4  Personen  ange- 
hören müssen,  von  denen  2  von  den  Arbeiter- 

vertretern, einer  von  den  Angestelltenver- 
tretern  und  einer  von  den  Verbraucherver- 

tretern des  Reichskalirats  vorgeschlagen 
werden  (§§  41 — 49). 

Ueber  die  wirtschaftliche  Tätigkeit 
aller  dieser  Behörden  ist  folgendes  bestimmt: 
Der  Reichskali  rat  leitet  die  Kaliwirtschaft 
nach  gemeinwirtschaftlichen  Grundsätzen 
unter  Oberaufsicht  des  Reiches.  Er  ge- 

nehmigt den  Gesellschaftsvertrag  des  Kali- 
syndikats und  die  Geschäftsordnungen  der 

Kalistellen.  Er  gibt  allgemeine  Richtlinien 
für  die  Kaliwirtschaft,  insbesondere  zur 
Steigerung  der  heimischen  Erzeugung  und 
zur  Förderung  der  heimischen  Landwirt- 

schaft. Er  hat  das  Recht,  auf  Vorschlag  der 
Kaliprüfungs-  oder  Kaliberufungsstelle  das 
Abtäufen  von  Schächten  zu  verbieten  und 
Kaliwerke  und  Fabriken  gegen  Entschädi- 

gung stillzulegen.  Er  setzt  auf  den  mit 
Gründen  versehenen  Vorschlag  des  Kali- 

syndikats die  Verkaufspreise  für  inländische 
Abnehmer  fest.  Dem  Vorschlag  haben  Ver- 

handlungen des  Kalisyndikats  mit  den  Ver- 
tretern der  Wirtschaftsverbände  der  Land- 

wirtschaft, der  Kali  verarbeitenden  che- 
mischen Industrie  und  des  Kaligroßhandels 

voranzugehen.  Er  kann  den  Abnehmern 
größerer  Mengen  Preisnachlaß  gewähren 
(§§  51-56). 

Der  Reichskalirat  ist  befugt,  Bestim- 
mungen zur  Sicherung  der  Durchschnitts- 

löhne der  Arbeiter  und  der  Angestellten- 
gehälter der  Kaliindustrie  nach  Art  des 

G.  v.  15./V.  1910  zu  treffen.  Sie  sind  auf- 
zuheben beim  Vorhandensein  eines  Tarif- 
vertrages und  wenn  die  vertragschließenden 

Parteien  über  die  Aufhebung  einig  sind.  Er 
bestimmt  den  Kreis  der  hierfür  in  Betracht 
kommenden  Arbeiter  und  Angestellten, 
kann  aber  darüber  hinaus  die  Arbeiter 
und  Angestellten  noch  nicht  am  Syndikat 
beteiligter  Kaliwerke  einbeziehen,  eben- 

so solche  von  Nebenbetrieben  und  solche, 
die  gruppenweise  in  Lohn  genommen  sind, 
sofern  der  Unternehmer  für  den  Betrieb 
eines  Kaliwerkes  tätig  ist.  Der  Reichskalirat 
hat  das  Recht,  Auskunft  von  den  in  der 
Kaliwirtschaft  Beteiligten  einschließlich  der 
Verbraucher  zu  verlangen,  aber  nur  soweit 
nicht  Betriebsgeheimnisse  gefährdet  werden 
(§§  60-62). 

Die  Kaliprüfungsstelle  (§  63)  be- 
stimmt die  Beteiligungsziffer,  d.  i.  das 

Anteilverhältnis  am  Gesamtabsatz  und  über- 
wacht die  Durchführung  und  kann  vom 

Kalisyndikat  und  seinen  Mitgliedern  Aus- 
kunft über  verkaufte  Mengen,  Preise,  Liefe- 

rungsbedingungen usw.  verlangen,  auch  Be- 
sichtigung der  Anlagen  und  Gruben  vor- 

nehmen und  Vorlage  der  Geschäftsbücher 
und  Papiere  fordern  (§§  63 — 67).  Gegen  die 
Festsetzungen  und  Entscheidungen  der  Kali- 

prüfungsstelle (§  68)  ist  Berufung  an  die 
Kaliberufungsstelle  zulässig.  Der  ordent- 

liche Rechtsweg  bleibt  ausgeschlossen.  Die 
Kaliprüfungsstelle  hat  auch  die  Durch- 

führung der  vom  Reichskalirat  zur  Sicherung 
der  Durchschnittslöhne  und  Gehaltsverhält- 

nisse der  Angestellten  gegebenen  Vorschriften 
zu  überwachen  (§  68).  Die  Lohnprüfungs- 
stellen  können  von  den  Weiksbesitzern 
Auskunft  über  Lohn  und  Arbeitsverhältnis 
der  Angestellten  verlangen.  Sie  fördern  den 
Abschluß  von  Tarifverträgen  (§§  69 — 70). 
Das  Kalisyndikat  hat  die  Mittel  für  die 
Inlandspropaganda  aufzubringen,  der 
Reichskalirat  bestimmt  den  Mir.destjahres- 
betrag,  ebenso  an  Hand  eines  Voranschlages 
den  Teilbetrag  für  die  inländische  landwirt- 

schaftliche Propaganda,  die  rieht  geringer 
als  der  Durchschnitt  1909—1918  sein  darf. 
Die  endgültige  Verwendung  bestimmt  die 
landwirtschaftlich-technische  Stelle, 
die  dem  Reichskalirat  jährlich  Rechnung  ab- 

legt (8  71—73). 
Ueber  „das  Kalisyndikat  und  die 

Kaliwerksbesitzer"  ist  bestimmt:  Die 
Mitglieder  des  Kalisyndikats  sind  verpflich- 

tet, ihm  die  gefördert en  und  erzeugten  Kali- 
salze und  Kaliverbirdungen  zur  Verfügung 

zu  stellen.  Das  Syndikat  allein  darf  sie  ab- 
setzen (§  74).  Die  Einfuhr  von  Kalisalzen, 

Kalierzeugnissen  und  Kaliverbirdungen  aus 
dem  Auslände  ist  nur  dem  Svndikat  gestattet 

(§  76).  §  78  handelt  vom  Ausgleich  für  nicht 
möglich  gewesene  Lieferurg  bestimmter  Kali- salzsorlen  durch  die  Kaliweiksbesitzer.  Die 

Beteiligungsziffern  erfolgen  in  Tausend- 
steln des  Gesamt absatzes.  Maßgebend  für 

die  Höhe  der  Beteiligungsziffern  sollen  Aus- 
dehnung und  Beschaffenheit  der  erschlos- 

senen Lager  sowie  die  Leistungsfähigkeit 
sein.  Für  jedes  Kaliwerk  wird  nur  eine  Be- 

teiligungsziffer festgesetzt  (§  79).  Die  Ge- 
samtbeteiligungsziffer  der  Sorderfabriken 
wird  mit  Wiikung  vom  l./III.  1919  auf  17,5 
Tausendstel  festgesetzt.  Die  einzelnen  Sonder- 

fabriken nehmen  an  der  Gesamt beteiligungs- 
zifferim  Verhältnis  ihres  Rohsalz-Sollbezuges 
in  der  Zeit  vom  l./V.  1909  bis  30./IV  1910 
teil.  Bei  Neufestsetzung  gilt  als  Beteiligungs- 

ziffer die  zuletzt  maßgebend  gewesene.  Im 
Falle  der  Teilung  eir.es  Kaliweikes  gelten 
die  neuen  Einheiten,  auch  durch  Zu  kauf  von 
Feldesteilen  erweiterte,  nur  dann  als  selb- 

ständige und  gesondert  zu  beteiligende  Kali- 
werke, wenn  sie  mindestens  50000  dz  reines 

Kali  50  Jahre  lang  zu  liefern  imstande  und 
technisch  in  der  Lage  sind,  eire  ihrer  Be- 

teiligungsziffer entsprechende  Rohsalzmenge 
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zu  fördern.  Für  einen  zweiten  auf  ein  Kali- 
werk hergestellten,  mit  dein  Hauptschachl 

durchseh  lau  igen,  förderfähiuen  Schacht 
werden  lü  v.  II.  der  durchschnittlichen  Be- 
teiligungsziffer  anderer  Kaliwerke  als  Zu- 

schlag gewährt. 
A1K'  fünf  Jahre  erfolgl  eine  Neufest- 

setzung der  Beteiligungsziffern  sämtlicher 
Kaliwerke,  erstmalig  am  l./L  1923.  Dauernd 
leistungsunfahig  gewordene  Kaliwerke  ver- 

lieren ihre  Beteiligungsziffer,  die  Kali- 
prfifungsstelle  entscheidet  (§§  83  und  84). 
§  85  erlaubt  die  Uebertragung  von  Ab- 
Batzanteilen  auf  andere  Kaliwerke  und  Son- 

derfabriken, sowie  die  wechselseitige  Ueber- 
tragung des  Altsatzes  einzelner  Sollen  unter- 

einander. Bei  Oebertragungen  besehfiftigungs- 
los  werdende  oder  in  ihrem  Kinkominen 
geschädigte  Arbeiter  oder  Beamte  haben 

•  ruch  auf  Ersatz  bis  zur  Dauer  von  26 
Wochen,  im  Falle  eines  infolge  Absatzüber- 
tragung  notwendig  werdenden  Wohnungs- 

wechsels auch  Anspruch  auf  Umzugskosten. 
tigkeiten  hieraus  entscheidet  das  Ge- 

werbegerichl  oder  ein  Berggewerbegericht. 
Im  Falle  der  Uebertragung  von  mehr  als  der 
Hälfte  der  Gesamtbeteiligung  au  reinem  Kali 
ist  hierzu  die  Genehmigung  der  zuständigen 
1.  {Zentralbehörde  erforderlich  (§  85). 
Sviidikat  s  verkaufe  nach  dem  Auslande 

dürfen  nicht  billiger  sein,  als  die  vom  Reiclis- 
kalirat  festgeselzien  Inlandspreise  (§  87). 

Die  folgenden  Paragraphen  handeln  von 
den  Rechten  des  Reiches  und  der 
Länder.  Das  Reich  führt  durch  den  Reichs- 

wirtschaftsminister die  Oberaufsicht  über  die 
Kaliwirtschaft  (§  89).  Sie  umfaßt:  Aus- 

kunftspflicht, Recht  der  Teilnahme  an  den 
Beratungen  der  verschiedenen  Stellen,  an  den 
Aufsicht sratssit  zungen  und  den  Generalver- 

sammlungen, aufschiebende  Beanstandung 
von  nicht  gesetzmäßigen  oder  das  öffentliche 
Wohl  gefährdenden  Beschlüssen.  Im  Falle 
der  Beanstandung  ist  binnen  zwei  Wochen 
endgültige  Entscheidung  des  Reichswirt- 

schaftsministers erforderlich;  Entschei- 

dungen der  Kaliprül'ungsstellc,  der  Kalibe- rufungsstelle  und  der  Kalilohnprfifungsstelle 

können  nicht  beanstandet  werden  (§§'  90  bis 91).  Der  Reichswirtschaftsminister  ist  weiter 
befugt  (§  92),  die  festgesetzten  Inlandver- 

kaufspreise nach  Anhörung  des  Reichskali- 
rats und  des  Syndikats  herabzusetzen,  so- 

wie Ausnahmen  von  der  Vorschrift  des  §  87 
(Auslandspreise)  zu  bewilligen.  Die  In- 

land Verkaufspreise  müssen  herabgesetzt 
werden,  wenn  der  Staatenausschuß  oder  der 
Ausschuß  der  Nationalversammlung  es  for- 

dern. Die  dem  Reiche  aus  der  Ausführung 
des      Kaliwirtschaftsgesetzes     entstehenden 

Tabelle  II. 

Absatz    des    Kalisyndikats   in    dz   (reines    Kali). 

Land 1910 1U13 
1914 

11)18 r.iiu 
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Kosten  trägt  das  Kalisyndikat  (§  93).  Die 
Länder  sind  befugt,  sich  bei  den  Beratungen 
des  Keichskalirats  mit  beratender  Stimme 

vertreten  zu  lassen  (§  94).  Dem  Kalisyndi- 
kat noch  nicht  angehörende  Kalierzeuger 

dürfen  Kaliplätze,  Kalierzeugnisse  und  Kali- 
verbindungen nur  mit  Einwilligung  des  Kali- 

syndikats an  Dritte  veräußern  (§  102). 
Im  Oktober  1919  wurde  die  in  §  38  vor- 

gesehene Vertriebsgemeinschaft,  das 
Kalisyndikat,  als  GmbH.,  von  allen  bis- 

herigen Gesellschaften  und  außerdem  von 
den  Sonderfabriken  (den  nicht  mit  Zechen  ver- 

bundenen Fabriken),  die  bisher  nicht  Mit- 
glieder gewesen  waren,  mit  1,5  Mill.  M. 

Kapital  gegründet.    Nachdem  mit  Wirkung 

ab  1./VIII.  1919  eine  weitere  Preiserhöhung 
bewilligt  worden  war,  lehnte  der  Reichskali- 

rat im  Oktober  eine  von  der  Industrie  ge- 
wünschte weitere  Erhöhung  auf  den  Wider- 

spruch der  Landwirtschaft  hin  ab.  Der 
deutsche  Absatz  ist  1919  eegen  1918  sehr 
stark  zurückgegangen  (s.  Tab.  II  S.  570). 
1920  ist  er  wieder  auf  9,3  Mill.  dz  gestiegen. 

4.  Die  Lage  der  Kaliindustrie  seit 
dem  Friedensvertrag.  Ueber  die  Ent- 

wicklung des  Absatzes  seit  der  Zeit  vor  dem 
Kriege  gibt  Tab.  II,  übei  die  Entwicklung 
der  Preise  der  einzelnen  Sorten  und  ihre 
Bedeutung  beim  Absatz  die  folgende  Tabelle 
Aufschluß. 

Tabelle  III. 

Absatzmenge  in  dz Preis  pro  dz 
Produkt 

1913 1919 Kaiiges, v.  1910 
ab       1 

Vfl.  1916 
ab       1 

vr.i9i7 
ab 

VII.  1918 

ab 
VIII.  1919 

ab 

XII     1919 

ab V.   1921 

Pf. 
Pf. 

Pf. Pf. 
Pf. 

Pf. 

Pf. 

Karnallit  .   .      9  % 

68  074 

49841 

8,5 

II 

16 20 

^5 

51 

76,5 

Kainit  .   .   .    12% 
4496451 3  727  633 

10 

13 

18 

23 

41 

60 

90 

Düngesalz     .   20% 
481  121 

1  261  961 

14 

18 

23 

28,5 

5i 

74 

III 

•   30% 192  849 

79004 

14,5 

18,5 
23,5 

3o,5 57 

83 

124,5 

•   40% 
2  459  703 

'  729  848 

15,5 

20 

25,5 

35 

67 

97 

I50 
Schwefels.  Kali  42% 151  265 

15  762 
35 

38 

43 

55 

105 

152 228 

Chlorkaliuin      50% 2  448  505 

2  164  353 

27 

32 

37 

41 

79 

115 

172,5 

Die  Kalipreise  sind  1914—1920  7mal  er- 
höht, die  Erhöhung,  im  Durchschnitt  441%. 

ist  im  Verhältnis  zu  derjenigen  bei  Kohle, 
Eisen,  landwirtschaftlichen  Produkten  u.  a. 
immer  noch  mäßig.  Auch  im  Verhältnis  zu 
anderen  Düngemitteln,  da  Superphosphat 
um  das  30 fache,  Thomasmehl  fast  um  das 
40fache  gestiegen  sind.  Seit  Dezember  1919 
ist  keine  Preiserhöhung  mehr  vorgenommen 
worden,  aber  fortgesetzte  dahingehende  An- 

träge der  Industrie  beim  Reichskalirat 
t  führten  im  Mai  1921  zu  der  in  Tabelle  III 

'  angegebenen  Erhöhung  von  50 — 55  %,  weil bei  zunehmender  Verschlechterung  des  Aus- 
landsabsatzes die  geringe  Ausnutzung  der 

Anlagen  auf  den  einzelnen  Werken  die 
Unkosten  außerordentlich  verteuerte.  Die 
Forderungen  der  Industrie  gingen  aber  viel 
weiter. 

Seit  dem  Abschluß  des  Friedens  steht  die 
deutsche  Kaliindustrie  unter  dem  Zeichen 
des  Verlustes  der  elsässischen  Werke,  der 
Arbeiterschwierigkeiten  und  vor  allem  des 
Sinkens  der  Kaufkraft  der  Mark  bzw.  der 
deutschen  Währung  im  Auslande.  Ersteres 
führte  zu  einer  bedeutenden  Erschwerung 
des  Exports,  zumal  das  Kalisyndikat  seine 
Preisforderungen  vielfach  überspannte.  Die 
elsässischen  Werke  förderten  1913  700000  dz 
reines  Kali,  1917  640000  dz.  Aber  1918  waren 
von  den  17  Kalischächten  nur  6  fertig  aus- 

gebaut und  die  Förderung  wird  in  nächster 
Zeit  wahrscheinlich  stark  zunehmen,  zumal 

die  billigen  Frachten  auf  dem  Rhein  den 
Export  sehr  erleichtern.  1920  stieg  die 
Förderung  auf  nahezu  2  Mill.  dz.  Auch 
in  Spanien  wird  sich  bald  die  Kaliindustrie 
entwickeln.  Die  Gefahr  der  Auslandskon- 

kurrenz in  ihrem  Einfluß  auf  die  Gewinne 
wurde  bisher  teilweise  ausgeglichen  durch 
den  katastrophalen  Rückgang  der  Mark 
in  den  ersten  Monaten  des  Jahres  1920.  Im 
Export  wurden  riesige  Gewinne  erzielt  und 
sie  führten  im  Zusammenhang  mit  den  all- 

gemeinen Börsentendenzen  zu  einer  höchst 
ungesunden  Effektenspekulation  und  Kurs- 

treiberei, bei  der  z.  B.  die  Aktien  der  Alkali- 
werke Westeregeln  den  Kurs  von  1000  %  über- 

schritten und  ein  Kux  der  Gewerkschaft  Win- 
tershall, den  man  Anfang  1901  für  100  M., 

1906  für  13000  M.  kaufen  konnte,  auf  nicht 
weniger  als  390000  M.  stieg,  wohl  die  größte 
Kurssteigerung,  die  jemals  in  Deutschland 
zu  verzeichnen  war.  Trotz  Arbeiter-  und 
Kohlenschwierigkeiten  und  trotz  der  Gefahr 
der  Sozialisierung  bedeutete  das  Jahr  1920 
für  die  Kaliindustrie,  wie  für  so  manche 
Industriezweige,  eine  Hochkonjunktur,  die 
aber,  im  wesentlichen  durch  die  wachsende 
Inflation  veranlaßt,  nur  als  vorübergehende 
Inflations-  oder  Zusammenbruchskonjunktur 
angesehen  werden  kann. 

Schon  vor  dem  Kriege  war  in  der  Kali- 
industrie eine  starke  Tendenz  zur  Konzern- 
bildung zu  verzeichnen,  die  zum  Teil  mit 

technischen  und  kommerziellen  Momenten, 
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Ausnutzung  der  Fabrikanlagen,  Deber- 

tragung   von   Beteib'gungsziffern,   teils  mit finanziellen  und  spekulativen  Momenten, 
Kapitalanlagen  irroßer  Bergwerksbesitzer, 
kapitalkräftiger  mitteldeutscher  Bai  kiers  u. 
dgl  zusammenhing.  Sie  ging  aber  auch  von 
den  großen,  nicht  von  bestimmten  Persön- 

lichkeiten kontrollierten  Akt  iei  Gesellschaften, 
Westeregehi,  Deutsche  Kaliwerke  u.a.,  ans. 
Nach  dein  Kriege  hal  aie  sich,  dem  allge- 

meinen Zuge  der  Entwicklung  folgend,  fort- 
zt,  zumal  sie  durch  die  großen  Gewinne 

mancher  Unternehmungen  begünstigl  wurde. 
Der  größte  Konzern  ist  der  von  Winters- 

ball-Alezandershall, der  130,46  Tau- 
Istel  der  Gesamt förderung  umfaßt.  Die 

führende   Gewerkschaft    Wintershall  ist   die 
rt  bewertete  aller  Kaliunternebmungen. 

Zu  ihr  gehören  11  Gewerkschaften  mit   14 
.  tuen,    zu    der    von    ihr    kontrollierten 

Gewerkschaft  Älezandershall  ö 
Gewerkschaften    mit    13    Schächten.      Die 

Gruppe    der   Deutschen     Kaliwerke    A.- 
umfaßt    nach    Verlust    der  elsiissisehen 

Werke    noch    L5   Gewerkschaften   und   zu- 
sammen  19  Schächte  mit  einer  Hol  ei  limine. 

101.1    Tausei  dsteln.      Die    Gruppe   der 
Alkaliwerke      Westeregeln     umfaßt     7 
Gewerkschaften   und   zählt   13  Schächte  mit 

\  oh   71,08  Tausendsteln; 
der  preußische  Fiskus  hat  11  Schachtan- 

i  Beteiligung  von  tio,32  Tau- 
.  -teln ;    die    Gewerkschaft     Glückauf- 

:  er.- hau  sen  umfaßt   5  andere  Gcwerk- 
•  samt  10  Schachtanlagen  mit 

\  ■ .  1 1    56,96    Tausendsteln; 
der  Konzern   Wilhelmshall-Emil    Sauer 
umfaßt    10  Gewerkschaften   mit   ebensoviel 

und  einer  Beteiligung   von 
;    den    A  eber- 

bilden außer  der  gleichnamigen 
Aktiengesellschaft   mit   0  Schichten  8  Ge- 

•    8    Sei  achten    und    zu- 
-  ..  In    Beteiligung. 

9  <  .•  werksebaften), 
.    Bonn  oburg 

(8    Ge« wert  |,  Volkuroda,  Einig- Muri      Anbalti 
ind    noch    vor- 

h     zernen  ist 
durch    \.  •  p   noch  in 

I 

ben   Kaliin- 
duhtne   in   den   letzt« 

zialismui  für  die 
ich t  lieh  eil 

.  "irch 

inm  •  si  bii  h  da 

d,  zu 
IMUll- 

gen  verleiten  lasscn,nnd  so  die  ungeheuerlichste 
Ueberkapitalisation,  d.  h.  Kapitalverschwen- 

dung herbeigeführt,  die  jemals  in  einem  Ge- werbe zu  verzeichnen  war.  Aber  man  muß 

zugeben,  daß  hier  ganz  besondere  Verhält- 
nisse vorliegen  und  daß  sie  sich  nur  so  un- 

günstig entwickeln  konnten,  weil  staat- 
liches Eingreifen  die  Selbst  hilfe  des 

will  schall  Hellen  Organismus,  das  Eintreten 
Freier  Korkurrenz  verhinderte.  Schon  An- 

fang des  Jahrhunderts  hatten  die  großen 
kapitalkräftigen  Werke  kein  Interesse  mehr 
am  Syndikat  gehabt,  weil  sie  unter  seinem 
Einfluß  ihre  Produktionsanlagen  nicht  voll 
ausnutzen  konnten  und  daher  immer  teurer 
produzierten.  Sie  halten  eine  Zeit  freier  Kon- 

kurrenz vorgezogen,  welche  das  Aufkommen 
neuer  Werke  verlangsamt,  der  Landwirt- 

schaft billigere  Preise  gewährt  und  damit 
eine  Absatzsteigerung  ermöglicht  hätte. 
Dieser  notwendige  Heilungsprozeß  wurde 
linier  mit  Rücksicht  auf  die  Gefahr  der  Er- 

werbung von  Kaliwerken  durch  das  Auslai  d, 
dann  auch  aus  Rücksicht  auf  die  zum  Teil 
ungünstig  arbeite]  den  Werke  (\i^  Fiskus 
und  feiner  unter  dem  Drucke  der  zahlreichen 
neuen  Weike,  welche  an  den  Vorteilen  des 

Syndikats  Anteil  haben  wollten,  von  der 
Regierung  verhindert.  Immer  wieder  wurde 
von  ihr  zur  Verlängerung  des  Syndikats  ge- 
wiikt  und  schließlich  1910  das  ZwangS- 

Byndikat  geschaffen,  welches  doch  die 
Gründung  neuer  Werke  nicht  im  mindesten 
verhinderte. 

"Wie  ich  schon  immer  betont  habe,  hätte man  eine  Zeit  freier  Korkurrenz  eintreten 
und  auch  den  Amerikanern  den  Erwerb 

einiger  Werke  ruhig  überlassen  sollen.  Man 
hätte  die  Festsetzung  der  Exportpreise  doch 
in  dvr  Hand  gehabt.  Anfang  <\v^  Jahrhun- 

derts wäre  auch   noch  die   Verstaatlichung 
Zweckmäßig,  aber  nicht   notwendig   gewt    Bit, 

um  die  L'cbeikapilalisation  zu  verhindern. 
(Jb  heute  noch  eine  Verstaatlichung  oder 

Sozialisierung  des  Kalibergbaus  zweckmäßig 
ohwer  zu  Basen.     Die  Ent- 
.'ii  elzen  v,  Ulde  große  Schw  le- 

rn keilen  machen.  Auch  würden  die  Fi- 
nanzen weiter  belastet   werden  lud  durch  die 

den    Bergwerksbesitzern  zufließenden   Bum« 
men  winde  die  Spekulation  auf  anderen   de- 
bieten  und  die  kapitalistische  Konzernbildung 
gefördert   werden.     Jedenfallc  muß  endlich 
einmal  mit  dem  falschen  Prinzip  gebrochen 

•  n,  durch  hohe  Piei  e  alle  die   Dl  er- 
ernel  mungen    am    Leben    n 

erhallen.      Am   richtigsten    würde   N    nur 
icheinen,  wie  auch  im  Kohlei  bergbau,  um 

arbeiten  u kommen,  die  nun 

■  in 

D<     ma     |  laubeii,     dl  B ttOB 
i  öden    oi  hädigung    als 

•  ntum     zu     erklaren,    die     All 
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aber  an  die  bisherigen  Unternehmungen  zu 
verpachten.  Auf  diese  Weise  könnte  am 
leichtesten  die  Differentialrente  der  mit 

geringeren  Kosten  arbeitenden  Unterneh- 
mungen für  die  Allgemeinheit  erfaßt  werden. 

Der  Reichskalirat  muß  dann  für  möglichst 
niedrige  Preise  sorgen.  Die  durch  das  neue 
Gesetz  geschaffenen,  wenn  auch  höchst 

kostspieligen  Organisationen  können  bei- 
behalten werden,  doch  muß  möglichste  Ver- 

billigung  der  Organisation  erstrebt  werden. 
Die  schwächsten  Werke  könnten  von  Pacht- 

zahlungen  befreit  sein,  jedoch  ohne  An- 
spruch auf  eine,  wenn  auch  nur  bescheidene 

Rentabilität.  Es  ist  volkswirtschaftlich  kein 
Unglück,  wenn  einige  Spekulanten  ihr 
Geld,  das  sie  in  immer  neue  Gründungen 
gesteckt  haben,  nicht  verzinsen.  Aber  auch 
für  die  besten  soll  nicht  mehr  als  eine  6 — 7  %- 
ige  Rente  des  Anlagekapitals  herauskommen. 
Sie  mögen  zur  Verbilligung  ihrer  Produktion 
schwächere  Werke  und  ihre  Beteiligungs- 

ziffern aufkaufen,  soviel  sie  wollen.  Das 
Reich  soll  aber  auch  aus  den  Pachtzahlungen 
keinen  erheblichen  Gewinn  erzielen,  sondern 
die  Preise  so  niedrig  bemessen,  daß  auch 
die  besten  Werke  ohne  Pachtzahlung  nur 
eine  bescheidene  Rentabilität  aufweisen. 
Sinken  dadurch  die  hochgetriebenen  Kurse 
der  Kalieffekten  erheblich,  so  ist  das  volks- 

wirtschaftlich gar  kein  Uebel.  Neue  Werke 
dürfen  höchstens  da  errichtet  werden,  wo, 
wie  z.  B.  in  Baden,  große  Frachtvorteile 
für  die  Versorgung  der  Landwirtschaft  in 
Aussicht  stehen.  Mit  den  elsässischen  Pro- 

duzenten sind  Kartelle  für  den  Export  an- 
zustreben. Vor  allem  ist  durch  billigere 

Preise  der  Absatz  und  damit  die  Ausnutzung 
der  vorhandenen  Werke  möglichst  zu  steigern 
und  da  sollte  der  Staat,  dessen  unheilvolle 
Beteiligung  an  dieser  Industrie  ihre  un- 

günstige Lage  zum  großen  Teile  verschuldet 
hat,  auch  vor  Opfern  nicht  zurückscheuen 
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1.  Definition  des  Kameralismus  und  Abgren- 
zung des  Begriffes  Kameralist.  2.  Entstehung 

des  Kameralismus.  3.  Prinzipien  des  Kameralis- 
mus. 4.  Die  alten  Kameralisten.  6.  Die  neuen 

Kameralisten. 

1.   Definition   des    Kameralismus   und 
Abgrenzung     des     Begriffes     Kameralist. 
Kameralismus  ist  der  Niederschlag  der  An- 

schauungen  der    Kameralisten,   jener  deut- 
schen  Merkantilisten    vom   beginnenden 

16.  bis  zum   Ende   des  18.   Jahrh.,    die  als 

Politiker    gleichzeitig    Sozial-    und    Privat- 
ökonomen waren.  Die  Geschichte  hat  den  Be- 

griff der  alten  im  Gegensatz  zu  dem  der 
neuen   Kameralisten  geprägt,   ohne  damit 
eine  nähere  Begründung  des   Unterschiedes 
zwischen  ihnen  zu  geben.   Die  alten  Kamera- 

listen trugen  ihren  Namen  unbewußt,  da  sie 
sich  selbst  niemals  so  nannten  (nur  eine  ein- 

zige Stelle  in  der  Literatur  des  älteren  Ka- 
meralismus ist  mir  bekannt  geworden,  in  der 

sich  Johann  Joachim  Becher  als  Kameralist 

bezeichnet:     „Copia    Eines     Nothwendigen 

Memorials"  1678,  S.  27),  während  die  spä- 
teren   Kameralisten   vom   Anfang   bis   zum 

Ende  des  18.  Jahrh.  sich  ganz  bewußt  diesen 
Namen  gaben,  so  daß  auf  sie  unsere  heutigen 
Begriffe  zurückzuführen  sind.    Allen  Kame- 

ralisten   gemeinsam    ist    die    merkantili- 
stische     Staatsauffassung;    sie    folgen 
damit    jener    politischen    Bewegung,    deren 
Ziel  die  vollkommenste  nationale  und  öko- 

nomische   Konzentration    der    produktiven 
Kräfte  eines  Landes  war.   Der  Kameralismus 

war   eine    spezifisch-deutsche    Art   des 
internationalen   Merkantilismus,   also   nicht 
der  deutsche  Merkantilismus   schlecht- 

hin, denn  es  gab  eine  Reihe  deutscher  Mer- 
kantilisten, die  wir  nicht  zu  den  Kameralisten 

zählen  können,  u.  a.  in  der  älteren  Zeit  die 
Verfasser    der    Flug-    und    Akziseschriften. 
Ebenso  müssen  wir  alle  diejenigen  ökono- 

mischen Schriftsteller  ausscheiden,  die  nicht 
merkantilistisch  orientiert  sind,  vor  allem  die 
Vertreter    der    juristischen    Steuerliteratur, 
wie  Bornitz,  Besold,  Klock,  Faust  usw.    Das 

typisch  kameralistische  Moment  dieser  deut- 
schen  Merkantilisten   lag   in   ihren   Bezie- 

hungen   zu    ihrem    Fürsten  und  seiner 
Kammer,  in  der  Beamteneigenschaft,  die  sie 

gleichzeitig    zu    Volks-    und    Privatwirten 
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machte.  Sie  waren  Berater  der  Fürsten,  Staats- 
männer und  Lehrer  aller  derer,  die  Hofbeamte 

Werden  wollten,  um  sie  aber  nicht  mit  diesen 
vielen  uns  unbekannten  Beamten,  die  im  Volks- 
niuiul  auch  als  Kameralisten  bezeichnel  wur- 

den, zu  identifizieren,  habe  ich  diese  zur  schar- 
fen Unterscheidung  von  den  wenigen  histo- 

rischen Persönlichkeiten  des  Kameralismus 
als  Fiskulisten  bezeichnet  Wie  selbstver- 

ständlich die  Grenzen  zwischen  den  Kame- 

ralisten und  ihren  Zeitgenossen  niemals  haar- 
Bcharf  feststanden,  so  sind  auch  die  Unter- 

schiede EWisohen  den  alten  und  neuen  Kamc- 
ralisten  nur  graduelle;  aber  sehr  wesentlich 
ist    es,    dafi    die    späteren    Kaineralisten    die 
Kamer al Wissenschaft   begründet  haben. 
J  >ie  alten  Kaineralisten  sind  zwar  einer  metho- 
disehen    Anordnung    des    Stoffes    und    einer 
abstrakten    Durcharbeitung    der    Probleme 
fähig,  aber  ihre  Bucher  sind  teleologischer 
Natur;  sie  schreiben  sie  auf  Veranlassung 
ihrer   Fürsten,   geben    Gutachten   oder   Vor- 

schlafe ab  und  verfassen  eine  Technologie  der 
zeitgemäßen    Wirtschaft.       Erst    die    neuen 
Kameralisten  geben  das  rein  empirische  Prin- 

zip   auf,    versuchen    eine    Systematik    durch 
Erforschen  des  Kausalnexus  zu  schaffen  und 

den  Wissensstoff  zu  einer  eigenen  Disziplin 
zu   gestalten,    ohne    zwar    das    teleologische 
Moment  zu  vernachlässigen.    Sie  werden  da- 

mit die  Vorläufer  der  modernen  Sozialökono- 
mie.   Die  lückenlose  Zentralisation,  die  die 

Kameralisten    ab    deutsche    .Merkantilisten 

erstreben,  mußte  sie  zu  Anhängern  des  Ab- 
solutismus   machen;    die    Individualitat    des 

einzelnen    Staatsbürgers   sollte   sich    einem 
. uten  Willen  unterordnen,  aber  die  Ka- 

:  uchten  diesen  Btarren  Kollek- 
lurefa    das   Axiom   der    Glück 

der  Untertanen  auszugleichen,  wie 
es  bei  Justi  beißt:  „Der  Regen!   muß  alle 

Mittel  und  Maßregeln  ergreifen,  um 

I    l'ntert hauen  zu  be- 
fördern.' Anscbau- 

dem  Kameralismus  immanent 

chen  i'ha- 
■ 

2.      Entstehung      des      Kameralismus. 

■dem     kann     man     um     Ursprung 
Kai; 

neu,    Ei  enl  lebt  aJ  Iferkan- 
.    mit    der 

Bildung  nationaler  I  .  aber 
'<■  na- 
•  rden 

kann,  di- 

land    lieb    bildenden    'i  i zun! 

-   Konstitution 
•i  gestalt«  • 

die  Rezeption  des  burgundisch-fran- 
zösischen  Kammersystems.  —  Maxi- 

milian 1.  hatte  in  Burgund  die  dort  bestehen- 
den Verwaltungsorganisationen  kennenge- 
lernt und  führte  sie  1497/98  als  erster  in 

Deutschland  in  seinen  österreichischen  Erb- 
landen  durch  Errichtung  eines  Hofrates,  einer 
Bofkanzlei  und  einer  Hofkammer  ein.  Diese 
Kammer  hatte  die  Einnahmen  und  Ausgaben 
des  Reiches,  der  Erbländer  und  der  fürst- 

lichen Privatschatulle  zu  überwachen  und 
wird  dann  von  Ferdinand  I.  so  ausgestaltet, 
wie  sie  ungefähr  bis  zur  neuesten  Zeit 
geblieben  ist.  Ursprünglich  waren  an 
diesen  Kammern  niederländische  Beamte 

tätig,  weil  es  in  Deutschland  an  geeigneten 
Kräften  fehlte.  Nach  dem  österreichischen 

Vorbild  errichteten  die  anderen  Territorial- 

staaten, voran  Bayern,  Sachsen  und  Bran- 
denburg ähnliche  Kammern.  Diese  neue 

Verwaltung  erforderte  einen  neuen  Beamten- 
typus;  bisher  fehlte  es  an  einer  festen  Amts- tradition. Mit  den  Kammern  entsteht  der 

besoldete,  zunächst  juristisch,  später  auch 
wirtschaftlich  geschulte  Beamte.  So  erklärt 
sich  der  Ursprung  der  Kameralisten;  ihr 
Name  hängt  natürlich  aufs  engste  mit  der 

„camera"  zusammen. 
3.  Prinzipien  des  Kameralismus.  Die 

Kameralisten  fordern  als  Merkantilisten 

sämtlich  die  wirtschaftliche  und  poli- 
tische Zentralisation  ihres  Landes  und  wollen 

gleichzeitig  ihren  Fürsten  reich  und  unab- 
hängig machen  und  seine  Kassen  füllen.  In 

ihren  wirtschaftlichen  Maximen  stimmen  sie 
nicht  immer  miteinander  überein,  wie  es 

denn  dem  Merkantilismus  überhaupt  an  Ge- 
schlossenheit der  ökonomischen  Anschau- 

ungen fehlt;  aber  in  Befolgung  des  incrkan- 
tilistischen  Grundprinzips  verlangen  sie  eine 
günstige  Handelsbilanz,  d.  h.  die  Vermeidung 
der  annötigen  Einfuhr  und  die  Forcierung 

des    Exporte,    bekämpfen    mit    aller    Scharfe 
den  Import  von  Luxuswaren  und  die  An- 

fuhr von  Rohstoffen.  Um  Gewerbe,  Manu- 
fakturen und  Handel  zum  Blühen  zu  bringen, 

sollen  Rohstoffe  eingeführt,  im  Lande  selbst 
veredelt   und   mit  gutem   Nutzen  wieder 
geführt  werden.    Die  Kameralisten  sehen  im 
Gelde   keineswegs   den   einzigen    Reichtum, 
ondern  den  wichtigsten  Produktionsfaktor, 
da-  hauptsächlich  te  Verkehrsmittel:    „Der 
Wert  di    <  leide    be  tobt  einzig  in  der  Ver- 

kehrung"  (Latl).      El    ichwebl    ihnen   feiner 
lienschenoilanz  vor.     Je  mehr  üen- 

•  ein  Land  hat,  desto  produktiver  Kann 
•:      I  »a-  Wort   lii  (her   :  ,.\  oll  I  Hiebe 

uahrhaffte  Gemein"  kann  all  Motto  für  alle 
■  Iteii,  die  all  Herkanl il 

■  11  dem  politi  eben 

d    unterordnen;    denn:    ,J(    volck- 
icl    B(  ■  her,    .,je 

Die  neun  Regeln,  die  Hoi 
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aufstellt,  können  als  Grundgedanken  des 
gesamten  Kameralismus  angesehen  werden. 
Wie  aber  Becher  bereits  weltwirtschaftliche 
und  kolonialpolitische  Ideen  vertritt,  so  sind 
den  neueren  Kameralisten  Gedanken  nicht 
fremd,  die  das  liberale  Zeitalter  vorbereiten. 

4.  Die  alten  Kameralisten.  Als  Vor- 
läufer der  Kameralisten  muß  man  die  bei- 

den Autoren  der  um  1530  erschienenen 
drei  sächsischen  Münzschriften  ansehen,  von 
denen  besonders  der  Albertiner  einen  außer- 

ordentlich weiten  Blick  für  volkswirtschaft- 
liche Verhältnisse  aufweist.  Ihnen  folgen 

Melchior  von  Osse  und  Georg  0 brecht, 
die  noch  viele  Aehnlichkeiten  mit  der  juri- 

stischen Steuerliteratur  aufweisen.  Erst  nach 
dem  30jährigen  Krieg,  der  wirtschaftliche 
Reformen  in  ganz  besonderem  Maße  erfor- 

derte, gelangt  der  ältere  Kameralismus  mit 
Johann  Joachim  Becher,  Philipp  Wilhelm 
von  Hornigk  und  Wilhelm  von  Schröder, 
die  man  auch  als  österreichische  Kamera- 

listen zusammenfaßt,  weil  sie,  wenn  auch 
keiner  von  ihnen  in  Oesterreich  geboren 
wurde,  am  Hofe  Leopolds  I.  als  maßgebende 
Berater  wirkten,  zur  Geltung.  Ueberragt 
werden  sie  alle  an  Vielseitigkeit  und  Geniali- 

tät von  Becher,  der  auch  als  Chemiker  Be- 
deutendes geleistet  und  daneben  noch  philo- 

sophisch-ethische Werke  geschrieben  hat. 
Zu  den  alten  Kameralisten  gehören  ferner 
der  am  sächsischen  Hof  wirkende:  Veit 
Ludwig  von  Seckendorff,  schließlich 
Johann  George  Leib  und  Theodor  Ludwig 
Lau,  dessen  Schriften  ich  in  meinem  Buche 
als  erster  ausführlich  würdigen  konnte. 

5.  Die  neuen  Kameralisten.  Die  Epoche 
des  neueren  Kameralismus  kann  man  mit 
dem  Jahre  1727  beginnen  lassen,  in  dem 
König  Friedrich  Wilhelm  I.  von  Preußen 
die  ersten  Professuren  der  Kameralwissen- 
schaft  errichtete.  Nach  Halle  wurde  der 

Kriegs-  und  Domänenrat  Peter  Gasser, 
nach  Frankfurt  a.  0.  der  Historiker  Justus 
Christoph  Dithmar  berufen.  Die  Gründung 
anderer  Lehrstühle  folgte,  und  in  Kaisers- 

lautern entstand  eine  besondere  Hoch- 
schule der  Kameralwissenschaften.  Diese 

Kameralwissenschaft  umfaßte  im  allgemeinen 
Verwaltungs-  und  Wirtschaftslehre,  Polizei-, 
Finanzwissenschaft  und  Naturkunde.  Dazu 
gehörten  Kenntnisse  der  Landwirtschaft,  des 
Bergbaues,  Handwerks,  des  Fabrik-  und 
Manufakturwesens  bis  in  alle  Einzelheiten, 
also  eine  Zusammenfassung  von  Privat-  und 
Sozialökonomie,  verbunden  mit  einer  Be- 

triebslehre und  Technik,  ähnlich  den  Vor- 
lesungen auf  unseren  technischen,  vor  allem 

landwirtschaftlichen  undHandelshochschulen. 

In  diesem  Sinne  sind  alle  Systeme  der  neu- 
eren Kameralisten  verfaßt,  und  mit  Recht 

ordnet  Johann  Heinrich  Gottlob  von  Just i, 
der  bedeutendste  Vertreter  dieser   Gruppe, 

die  Lehre  von  der  Polizei  den  Kameralwissen- 
schaften unter.  Zu  den  neueren  Kamera- 

listen können  wir  als  die  hervorragendsten 
außer  den  obengenannten  noch:  Ephraim 
Gerhard,  Julius  Bernhard  von  Rohr, 
Georg  Heinrich  Zincke,  Joachim  Georg 
Darjes,  Jacob  Friedrich  von  Bielfeld, 
Josef  Freiherrn  von  Sonnenfels,  Johann 
Heimich  Jung-Stilling  rechnen. 
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und    .  Kapitals.     1.  Die  Punktion  des 
Kapital»  in  ii.-r  Produktion,    b.  Die  Entstehung 
und   Vermehrung   dec    Kapil 

Land  derDiss 

1.     Der    Begriff    des    Kapitals.        Dw 
d<  m  m  i  telalter- 

Capil  i  apital      pai 
den  •  •  den  Haupt  stamm 

Idsumme  im   < fegen  atz 
zu  en,    dann    zinstragende    Geld- 

summe überhaupt.  I lie 1  olkatünuiche  Sprache ■  ,!,.-  in-  beute 

lieben,  indem  sie  den  Namen  Kapi- 
tal legte 

n  liebt.     Die   Wi- 
tiaf t    hal 

•:  Namen  Kapital  einem 
i «-ii    ii.-L'r if f»-,  Bern 

len, 

lerne 
zukommt. 

Manuell  unter  Kapital  l. 

einen  Vorrat  von  Produkten,  welche  ihrem 
Eigner  als  Mittel  privatwirtschaftlichen  Er- 

werbes oder  „zur  Bildung  von  Einkommen" 
dienen  (Vorrat  produzierter  Erwerbsmittel, 
Erwerbskapital,  Privat  kapital,  ac- 
quisitive  capital,  capital  simplemcnt  lucratif); 
2.  einen  Vorrat  von  Produkten,  welche  als 
Mittel  einer  ferneren  Produktion  dienen 

(Vorrat  von  „produziertes  Produktions- 
mitteln" oder  ,, Zwischenprodukten".  Pro- 

duktivkapital, Sozial-  oder  volks- 
wirtschaftliches   Kapital). 

Beiden  Begriffen  ist  gemeinsam,  daß  sie 
nicht  nur  Geldsummen,  sondern  Vorräte  von 
Gütern  von  was  immer  für  einer  Art  um- 

fassen, falls  dieselben  sich  nur  als  „Produkte" 
charakterisieren;  vermöge  dieses  letzteren 
Erfordernisses  bleiben  ausgeschlossen  einer- 

seits die  zwar  als  „Güter",  aber  nicht  als 
„Produkte"  geltenden  persönlichen  Arbeits- leistungen, andererseits  der  natürliche  Grund 
und  Boden.  Gemeinsam  ist  ferner  die 

Widmung  zu  irgendeiner  Art  der  Güterge- 
winnung im  Gegensatze  zu  Zwecken  des 

unmittelbaren  Lebensgenusses:  hierdurch 
scheidet  sich  der  Begriff  des  Kapitals  von 

dem  des  „Genuß  Vermögens"  (stock  for 
immediate  consumption).  Dagegen  unter- 

scheiden sich  die  beiden  Kapi  talbegriffe 
untereinander  durch  die  Art  der  Güterge- 

winnung, auf  die  sie  Bezug  nehmen.  Der 
weitere  der  beiden  Begriffe,  der  des  Er- 

werbs- oder  Privatkapitals,  setzt  Dämlich 
nur  die  Widmung  zu  irgendeiner  Art  des 
Gütererwerbes  voraus,  der  nicht  gerade 
durch  Produktion,  sondern  z.  B.  auch  durch 
Tausch,  Verleihen  oder  Vermieten  statt- 

haben kann,  wahrend  der  engere  Begriff, 
der  des  Produktiv-  oder  Sozialkapitals,  die 
speziellere  Widmung  zur  Gütererzeugung 
oder  Produktion  zur  Voraussetzung  bat 

l»er  Begriff  des  Erwerbskapitals  findet 
d    .'. i    en  chaftlichen    Schwerpunkt    in 

der  Theorie  der  Verteilung  der  Güter:  man 
bezieht  gioh  auf  ihn,  wenn  man  vom  ,,Kapi- 
tal/.m-"  oder  der  „Kapitalrente"  als  einem 
der  Hauptzweige  de  Einkommen  aeben 
Grundrente,  Arbeitslohn  und  Unternehmer- 
gewinn  spricht.       Dagegen    liegt    der 
Schwerpunkt  des   Begriffe    de    Produktiv- 
kapitah    auf   dem    Gebiete   der    eolkswirt- 

tlichen  Produktion:  mit  ihm  hat  man 

zu   tun,   wenn   man   vom  „Kapital"   all  dem 
dritten  ,,1-aktor"  der  Produktion  neben  .Natur und   Arbeit    spricht 

Wie    ohon  angedeutet  fallen  beide  Bi  - 
griffe,    wenn   sie   auch    eine  Ver- 

wandtschaft zeigen,  keine  uc.--  vollkommen 
innen,  lim-  Benennung  mit  dem  gleichen 

Namen  des   Kapital-  ist  die   Quelle  vieler 
den.       Indem    man 

die  Bedeutung  des    Unterschiedes,  den  wir 
in  di  i    /.  .•  iteilung  in   J.  ital  und 
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Produktivkapital  zum  Ausdruck  brachten, 
nicht  genug  aufmerksam  war,  nahm  man 
häufig  die  Rentenquelle  Kapital  für  einfach 
identisch  mit  dem  Produktionsfaktor  Kapital, 
was  in  weiterer  Folge  dazu  verleitete,  eine 
nähere  und  unmittelbarere  Beziehung 
zwischen  der  rentetragenden  Kraft  des 
Kapitals  und  seiner  Mitwirkung  an  der 
Produktion  anzunehmen,  als  sie  tatsächlich 
besteht.  Das  Nähere  hierüber  siehe  im  Art. 

„Zins". Zwei  ebenfalls  wohl  zu  unterscheidende 
Dinge  sind  ferner  die  realen  Güter,  die  das 
Kapital  zusammensetzen,  und  die  privaten 
Besitz-  oder  Eigentumsrechte  daran.  Wenn 
man  vom  Kapital  als  „sozialer  Partei"  oder 
von  einem  Interessengegensatz  zwischen 
Kapital  und  Arbeit  und  dergleichen  spricht, 
meint  man  selbstverständlich  nicht  die  sach- 

lichen Produktionsmittel,  die  diesen  Namen 
tragen,  sondern  das  Privatkapitalistentum 
oder  die  Tatsache,  daß  jene  sachlichen  Pro- 

duktionsmittel von  bestimmten  Individuen 
zu  ihrem  ausschließlichen  Vorteil  besessen 
werden.  Auch  auf  diesen  Unterschied  ist 
man  nicht  immer  genug  achtsam  gewesen. 
Insbesondere  ist  eine  unzulässige  Verwechs- 

lung beider  Begriffe  nicht  selten  in  dem 
Zusammenhange  geübt  worden,  daß  man, 
von  der  unbezweifelten  Nützlichkeit  und 

Notwendigkeit  des  sachlichen  Produktions- 
instrumentes Kapital  ausgehend,  dieselbe 

ohne  weiteres  auf  die  Nützlichkeit  und  Not- 
wendigkeit des  Privatkapitalistentums  um- 

deutete. Ein  solcher  Schluß  ist,  wie  nament- 
lich die  sozialistischen  Schriftsteller  nicht 

versäumt  haben  hervorzuheben,  selbstver- 
ständlich ein  voreiliger. 

2.  Dogmengeschichte  des  Kapitalbe- 
griffes. Die  Feststellung  des  wissenschaft- 

lichen Kapitalbegriffes  ist  der  Gegenstand 
einer  langwierigen  und  an  Meinungsver- 

schiedenheiten besonders  reichen  Entwick- 
lung gewesen.  In  derselben  lassen  sich  drei 

Perioden  unterscheiden. 

In  der  ersten  Periode  erfolgte  die  Er- 
weiterung des  Kapitalbegriffes  von  Geld- 

summen, die  man  ursprünglich  allein  mit 
jenem  Namen  bezeichnet  hatte,  auf  Güter- 

vorräte überhaupt.  Diese  Erweiterung  war 
durch  die  berühmte  Kontroverse  vorbereitet 
worden,  deren  Gegenstand  die  kanonistische 
Lehre  von  der  Unfruchtbarkeit  des  Geldes 
und  von  der  Ungerechtigkeit  des  Zinsnehmens 
gewesen  war.  Indem  man  im  Verlaufe 
dieser  Kontroverse  stufenweise  zur  Erkennt- 

nis kam,  daß  die  zinstragende  Kraft  des 
Geldes  eigentlich  zurückzuführen  sei  auf 
die  Gewinne,  die  man  mit  den  für  das  Geld 
zu  erkaufenden  anderweitigen  Gütern  machen 
könne,  dann,  daß  für  die  Höhe  des  Kapital- 

zinses es  viel  mehr  auf  die  Fülle  der  Vor- 

räte an  solchen  anderweitigen  Gütern  als 
auf  die  Masse  des  vorhandenen  Geldes  an- 

komme, lag  es  schließlich  nahe,  diese  Güter- 
vorräte auch  als  das  wahre  „Kapital"  anzu- 

sprechen. Diese  Umdeutung  des  Kapital- 
begriffes erfolgte  formell  durch  Turgot, 

nachdem  zuvor  schon  Barbon1)  und  Hume 
den  sachlichen  Zusammenhang,  der  zwischen 
dem  Kapitalzinse  und  den  aufgestapelten 
Gütervorräten  (riches,  Stocks)  besteht,  auf 
das  klarste  dargelegt  hatten,  ohne  jedoch  auf 
letztere  den  Namen  des  Kapitals  ausdrück- 

lich anzuwenden. 
In  der  zweiten  Periode,  die  durch  A. 

Smith  eingeleitet  wird,  löste  sich  vom  bis- 
herigen allgemeineren  Begriffe  der  zum  Er- 

werbe dienenden  Gütervorräte  als  ein  engerer 
Begriff  jener  des  Produktivkapitals  oder  der 
zur  Produktion  dienenden  Gütervorräte 
ab.  Die  Brücke  zur  Konstruktion  dieses 
neuen  Begriffes  bildete  die  von  Smith  ge- 

machte Bemerkung,  daß  zwar  innerhalb 
einer  wirtschaftenden  Gesellschaft  einzelne 
Individuen  auch  durch  Tausch,  Verleihen 
oder  Vermieten  und  dergleichen  einen  Er- 

werb ziehen,  daß  dagegen  die  wirtschaftende 
Gesellschaft  im  ganzen  sich  nicht  anders 
bereichern  könne  als  durch  Produktion  neuer 

Güter:  für  sie  können  daher  als  „Kapital" 
nur  die  zur  Produktion  dienenden  Güter- 

vorräte gelten.  Dieser  „volkswirtschaftliche" 
Kapitalbegriff,  der  eine  für  die  Analyse  der 
Erscheinungen  der  volkswirtschaftlichen 
Produktion  wichtige  Gütergruppe  glücklich 
hervorhob,  überflügelte  binnen  kurzem  den 

älteren  und  weiteren  „privatwirtschaftlichen" 
Kapitalbegriff  so  vollständig,  daß  man  in 
wissenschaftlichen  Erörterungen  sich  ge- 

wöhnlich auf  ihn  allein  bezog,  das  „Kapita!" 
nur  nach  ihm  als  einen  „Inbegriff  produ- 

zierter Produktionsmittel"  zu  definieren  und 
nur  ganz  nebenbei  anzumerken  pflegte,  daß 
für  einzelne  Individuen  auch  solche  Güter, 
die  nicht  der  Produktion  dienen,  wie  z.  B. 
vermietete  Wohnhäuser  oder  Möbel,  als 
Kapital  aufgefaßt  werden  können.  Indem 
man  es  sonach  in  den  wissenschaftlichen 

Untersuchungen  nur  mit  einem  Kapitalbe- 
griffe zu  tun  zu  haben  glaubte,  geriet  man 

in  die  oben  angedeutete  irrtümliche  Ver- 
mischung und  Verwechslung  der  Renten- 

quelle Kapital  und  des  Produktionsfaktors 
Kapital,  woran  sich  eine  nicht  minder  irr- 

tümliche und  abträgliche  Vermischung  ge- 
wisser recht  verschiedenartiger,  aber  unter 

demselben  Namen  abgehandelter  Probleme 
der  Gütererzeugung  einerseits  und  der 
Güterverteilung  andererseits  knüpfte.  Diese 
Vermischung     der     verschiedenen    Begriffe 

x)   Vgl.   den  Aufsatz   von  Stephan   Bauer 
über  Barbon  in  Jb.  f.   Nat,  N.  F.  Bd.  XXI, 
S.  561  ff.,  besonders  573. 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V.  &' 
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und  Probleme  ist  das  Wahrzeichen  der 
zweiten  Periode. 

In  der  dritten  Periode  beginnt  man  end- 
lich die  irrtümlich  vermischten  Begriffe  und 

Probleme  wieder  zu  sondern.  Den  Anlaß 

dazu  gaben  zunächst  sozialistische  und 

..kathedersozialistische"  Schriftsteller,  wie 
Rodbertiis  and  Ad.  Wagner,  indem  sie 
nachdrücklich  auf  den  gleichfalls  schon  oben 
erwähnten   Unterschied  zwischen  den  realen 

Produktionsmitteln  und  den  privaten  Eigen- 
tnmsrechten  daran   hinwiesen:  nur  entere 
seien  eine  wirtschaftliche  Notwendigkeit, 

eine  „rein  ökonomische  Kategorie",  letztere 
dagegen  eine  durch  den  historisch  gewor- 

denen BechtBSUStand  bedingte  zubillige  Be- 
sonderheit, eine  bloß  „historisch-rechtliche 

Kategorie  .  Man  müsse  die  Funktion  des 

Kapitals  als  Aneignungsmitte]  oder  Renten- 
quclle.  welche  Funktion  durch  den  Bestand 
privater  Eigentumsrechte  an  den  Produk- 

tionsmitteln bedingt  .-ei,  wohl  ron  der  na- 
türlichen Funktion  desselbi  n  als  Produktions- 

werkzeug unterscheiden.  Diese  Unterschei- 
dung wurde  seither  von  anderer  Seite  noch 

dahin  berichtigt  und  vervollständigt,  daß 
die  Rentenquelle  vom  Produktionswerk- 
zeuLr  Kapital  sich  nicht  bloß  durch  den  Hin- 

zutritt privater  Eigentumsrechte,  sondern 
auch   dadurch   um-  .   daß  sie  einen 
anderen  und  zwar  weiteren  Kreis  von  realen 

Gü" •  ließt:  kurz,  daß  man  es  auch 
abf»  '    der  Betrachtung  der  reoht- 
lict  •  ■  .    dt n  n    <  rCgeOStand    die 
Kaj  ■  od,  in  der  Rentenquelle  und 
im  Produktionsfaktor  Kapital  mit  zwei  von- 

einander aen  K>  albegriffen  zu 
tun  hat,  die  nur  infolge  •  uimlicben 
Gar.                                    d    Entwicklung 

i  Doppelsinn  des 
..1    und    d  Land,    daß 

■  ich!  von  Anfang  an  I ■  •   '      nach 

■!  war,  zu  allen 

DT  zahlreicher,  mehr 

•  1  ii  utungsversache 

n  ich- Ikhi-n    Mulf   lur    M 
'.rund 

len  Kapitalbegrifl  aufnehmen  solle, 

1 i ■  ■    '  auch i  heil. 

Im  I 

Weit  I  :H'II- 

C u  11  oih   und 

die    ;  zum    Kapital       Hermann 

uid- 
la*.'e  einer  Nutxung  ';at" 

-lieh    dt-s    «irunde»    und    Bod< 

Marx  diejenigen  Produktionsmittel,  welche 
in  der  Hand  von  Kapitalisten  „als  Exploi- 
tations-  und  Beherrschungsmittel  des  Arbei- 

ters dienen",  Jevons  lediglich  die  Unter- 
haltsmittel der  Arbeiter,  Walras  alle  Güter, 

die  mehr  als  einmal  gebraucht  werden 
können,  also  die  ausdauernden  im  Gegen- 

satze zu  den  verbrauchlichen  Gütern.  Ge- 
rade umgekehrt  geben  Wickseil  und 

Landry  für  die  Benennung  als  Kapital 
den  verbrauchlichen  Gütern  den  Vorzug; 

Landrv  mit  der  Nuance,  daß  der  Kapita- 
I  list  auf  ihren  unmittelbaren  Genuß  (oder 
sogar  auf  ihre  Beschaffung!)  durch  einen 

mit  der  Kapitalisation  verbundenen  Ent- 
sagungsakt verzichtet  haben  müsse.  Knies 

definiert  das  Kapital  als  „den  für  eine 

Wirtschaft  vorhandenen  Bestand  von  (Kon- 
sumtions-,  Erwerbs-,  Produktions-)  Gütern, 
welcher  zur  Befriedigung  des  Bedarfes  in 

der  Zukunft  verwendbar  ist",  Irving Eisher  noch  weiter  schlechthin  als  den 

Inbegriff  aller  überhaupt  vorhandenen  Güter. 

Clark  will  den  „Kapitalgütern"  als  das 
„wahre  Kapital"  einen  in  ihnen  verkörperten 
„dauernden  Fonds  von  Wert"  gegenüber- 

stellen, während  C.  Menger  einen  interes- 
santen Versuch  gemacht  hat,  den  ursprüng- 
lichen Popularbegriff  des  Kapitals,  wonach 

man  darunter  werbende  Geldsummen  ver- 
standen hatte,  auch  für  das  Gebiet  der 

Wissenschaft  wieder  zur  Geltung  zu  bringen; 

ihm  gilt  als  „Realbegriff  des  Kapitals"  „das 
Vermögen  der  Erwerbswirtschaft,  .  .  .  inso- 

fern sein  Geldwert  Gegenstand  unseres 
ökonomischen  Kalküls  ist,  d.  i.  wenn  das- 

elbe  sieh  uns  rechnungsmäßig  als  eine  wer- 
bende Geldsumme  darstellt"1,). 

3.    Bestandteile   und   Arten   des   Kapi- 

tals.       Im    Sinne    unserer    obigen    Bcgrilfs- 
aufstellung  umfaßt  das  Produktivkajpital 
einer  Volkswirtschafl  alle  Stoffe  und  Werk- 

zeuge der  nationalen  Produktion  (einschließ- 
lich des  Bandele),  soweü  sie  selbst  Arbeits- 

eroeugnisse   oder   Produkte   Bind;   also   die 

Rohstoffe  (.(Verwandlungsstoffe"  and  „Hilfs- 
stoffe"), die  Werkzeuge  im  engeren  Binne 

Wortes,  die  Maschinen,  die  Arbeit--  und 
Nutztiere,  die  produktiven  Bauwerke  aller 
Art,  die  Werkstätten,  Fabriken,  Scheunen, 
Stallungen,  Magazine,  Straßen,  Eisenbahnen 
u.     dgL,     die     produktiven     Melioration  - 
anlag!  11,    Einrichtungen   und    Berstellangen 
an  Grund  und  Boden,  nie  Dämme,  Etöhren« 
leitungen,   Zäune   o.   dgL,    die    Warenlager 

".   di     Bändels]  and  dai  Geld  (all 
ben). 

Die    rXentenauelle    Kapital  (Erwerb 
Privatkapital)  umfaßt  außer  sämtlichen 
indteilen   dei    Produktivkapitak   auch 

Miluli  aurli  lehOfl  Kuh.   lliMflir  .Uni, 
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noch  jene  Genußgüter,  welche  von  ihren 
Eigentümern  nicht  als  solche  benutzt,  son- 

dern —  z.  B.  im  Wege  des  Tausches,  Ver- 
leihens  oder  Vermietens  —  als  Mittel  des 
Gütererwerbs  benutzt  werden;  wie  Miet- 

häuser, Leihbibliotheken  und  die  Unterhalts- 
mittel,  welche  die  Unternehmer  ihren  Ar- 

beitern vorschießen. 
Das  Kapital  zerfällt  in  das  stehende 

(feste,  Anlage-)  und  in  das  umlaufende 
(flüssige,  Betriebs-)  Kapital.  Letzteres  um- 

faßt jene  Kapitalgüter,  welche  nur  eine  ein- 
malige Verwendung  zu  Produktions-  (Er- 
werbs-) Zwecken  zulassen  und  daher  in 

demjenigen  Produktions-  (Erwerbs-)  Akte, 
in  welchem  sie  überhaupt  zur  Verwendung 
gelangen,  mit  ihrem  ganzen  Werte  aufge- 

zehrt oder  hingegeben  werden  und  demnach 
auch  das  Kostenkonto  dieses  Aktes  mit  ihrem 

ganzen  Werte  belasten.  Das  stehende  Kapi- 
tal dagegen  ist  einer  wiederholten,  über 

mehrere  Produktionsperioden  (Erwerbsakte) 
andauernden  Verwendung  fähig,  verliert 
während  jeder  derselben  nur  einen  Teil  sei- 

nes Wertes  und  belastet  daher  auch  das 
Kostenkonto,  abgesehen  von  den  Zinsen, 
jedesmal  nur  mit  einer  Quote  (Abnutzungs- 

oder Amortisationsquote)  seines  Wertes. 
Von  unbeträchtlichen  Ausnahmen  abge- 

sehen wird  das  umlaufende  Kapital  eines 
Volkes  durch  die  Stoffe,  das  stehende  durch 
die  Werkzeuge  der  Produktion  dargestellt. 
Die  Verschiedenheit  der  beiden  Kapital- 

begriffe macht  sich  übrigens  auch  hier  be- 
merklich, indem  manche  Güter,  als  Produk- 

tionswerkzeuge verwendet,  einen  wiederhol- 
ten, dagegen  als  Mittel  eines  privatwirt- 

schaftlichen Erwerbes  angewendet  nur  einen 
einmaligen  Gebrauch  (durch  denselben  Be- 

sitzer) zulassen  und  daher  als  Bestandteile 

des  Produktivkapitals  zum  „stehenden",  da- 
gegen als  Bestandteil  des  Erwerbskapitals 

eines  einzelnen  Individuums  angesehen,  zum 

„umlaufenden"  Kapitale  desselben  gerechnet werden  müssen;  letzteres  gilt  z.  B.  von 
Maschinen  in  der  Hand  des  Maschinenfabri- 

kanten, vom  Gelde  in  der  Hand  des  Kauf- 
manns. 

Man  pflegt  als  Charaktereigentümlichkeit 
des  stehenden  Kapitals  zu  bezeichnen,  daß 
es  seine  Bestimmung  schwerer  wechseln 
könne  als  das  umlaufende.  Das  ist  nicht 
buchstäblich,  wohl  aber  dem  Sinne  nach 
richtig.  Es  können  nämlich  zwar  auch  die- 

jenigen Güter,  welche  das  umlaufende  Kapi- 
tal bilden,  in  der  Regel  ihre  Bestimmung 

nicht  mehr  wechseln;  z.  B.  die  einmal  vor- 
handene Wolle  wird  notwendig  zur  Tuch- 

erzeugung, der  einmal  vorhandene  Indigo 
zum  Blaufärben,  der  vorhandene  Flachs  zur 
Leinwanderzeugung  benutzt  werden  müssen. 
Aber  weil  sich  die  genannten  Stoffe  in  einer 
einzigen  Produktionsperiode  rasch  verzehren, 

hat  man  verhältnismäßig  oft  und  bald  die 
Wahl,  ob  man  den  aus  der  produktiven  Ver- 

wendung erzielten  Erlös  neuerlich  in  die- 
selbe Produktionsart  investieren,  also  damit 

abermals  Wolle,  Indigo  oder  Flachs  nach- 
schaffen oder  aber  ihm  eine  andere  Bestim- 

mung geben  will.  Diese  Wahlfreiheit  hat 
man  natürlich  bei  stehenden  Kapitalien,  die 
sich  erst  in  einer  längeren  Reihe  von  Pro- 

duktionsperioden allmählich  abnutzen  und 
bezahlt  machen,  wie  bei  Maschinen,  Fabriks- 

anlagen u.  dgl,  viel  seltener  und  nach 
viel  längeren  Zwischenräumen,  innerhalb 
deren  viel  leichter  solche  Veränderungen  der 
Technik,  der  Bedürfnisse,  Konjunkturen 
u.  dgl.  eintreten  können,  welche  einen  — 
nicht  realisierbaren  —  Bestimmungswechsel 
wünschenswert  machen  würden. 

4.  Die  Funktion  des  Kapitals  in  der 
Produktion.  Das  Kapital  ist  keine  origi- 

näre, selbständige  Produktivkraft.  Dies 
sind  nur  die  Naturkräfte  und  die  mensch- 

liche Arbeit.  Alles,  was  wir  in  der  Güter- 
erzeugung ausrichten,  richten  wir  auf  dem 

Wege  aus,  daß  wir  unsere  Arbeit  mit  der 
Tätigkeit  der  Naturkräfte  verbinden  und 
durch  ein  geschicktes  Eingreifen  in  die 
Naturprozesse  letztere  zu  unserem  Vorteil 
lenken,  so  daß  als  Ergebnis  der  durch  unsere 
Einmischung  hervorgerufenen  oder  geleite- 

ten technischen,  physikalischen,  chemischen 

Prozesse  solche  Stoffgestalten  oder  „Güter" hervorkommen,  die  unseren  Bedürfnissen  zu 
dienen  imstande  sind.  Hierbei  besteht  je- 

doch in  der  Art  unseres  Vorgehens  ein  wich- 
tiger Unterschied.  Entweder  richten  wir 

unsere  Arbeit  ganz  unmittelbar  und  ohne 
weitere  Vorbereitungen  auf  die  Erlangung 
derjenigen  (Genuß-)  Güter,  welche  wir  für 
die  Befriedigung  unserer  Bedürfnisse  be- 

nötigen: z.  B.  wir  sammeln  die  von  der 
Natur  frei  dargebotenen,  wild  wachsenden 
Früchte,  wir  lesen  die  auf  den  Strand  ge- 

spülten Meertiere  auf,  wir  brechen  mit  un- 
bewaffneter Hand  das  Reisig  im  Walde. 

Oder  wir  schlagen  Produktionsumwege  ein, 
d.  i.  wir  erzeugen  mit  unseren  originären 
Produktivkräften  (Natur  und  Arbeit)  zu- 

nächst nicht  jene  Genußgüter,  auf  die  unsere 
Endabsicht  gerichtet  ist,  sondern  irgend- 

welche „Zwischenprodukte",  die  uns  später 
dazu  behilflich  sein  sollen,  die  eigentlich  be- 

gehrten Genußgüter  besser  oder  reichlicher 
zu  erlangen:  z.  B.  wir  pflanzen  Fruchtbäume, 
wir  fertigen  Angeln,  Netze  und  Boote  für  den 
Fischfang  an,  wir  graben  Erze,  bereiten  dar- aus Eisen  und  Stahl  und  daraus  eine  Axt 

zum  Holzfällen  u.  dgl.  Die  auf  den  ver- 
schiedenen Etappen  des  Produktionsumweges 

zur  Entstehung  gelangenden  Zwischenpro- 
dukte (Fruchtbaum,  Angel,  Netz,  Boot,  Erz, 

Eisen,  Stahl,  Axt  usw.)  stellen  das  Kapital 
und  die  auf  Umwegen  vorgehende  Produk- 

37* 
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tionswcise  die  kapitalistische  Produktion 
in  dem  einen  Sinne  dieses  mehrdeutigen 
Wortes  vor. 

Die  kapitalistischen  Produktionsumwege 
lohnen  sich  erfahrungsgemäß  durch  größere 
Ergiebigkeit,  ja  bilden  oftmals  den  einzigen 
Weg,  der  zum  beabsichtigten  Produktions- 

ziele fuhrt.  Auf  der  anderen  Seile  sind  sie 

in  der  Regel  mit  einem  (»pfer  an  Zeil  ver- 
banden; man  muß  mehr  oder  weniger  lange 

warten,  ehe  aus  der  in  Produktionsumwegen, 
7.  B.  in  der  Anfertigung  eines  Werkzeugs, 
in  der  Erzeugung  eines  Kuh-  oder  Hilfs- 

stoffes, im  Bau  einer  Maschine,  in  der  An- 
legung eines  Bergwerksstollens  u.  dgl. 

invotierten  Arbeit  ein  genuüreifes  Endpro- 
dukt entspringt  Dabei  ist  die  Länge  und 

Zeitdauer  der  Produkt ionsumwege  unzähliger 

Abstufungen  fähig.  Im  ganzen  zeigl  die  Er- 
fahrung,  dafi  die  technische  Ergiebigkeit 
der  Produktionsmethoden  mit  der  Verlänge- 

rung der  Produktionswege,  die  mit  der 
obaltung  zahlreicherer,  nur  mit  einem 

größeren  Arbeits-  und  Zeitaufwande  herzu- 
stellender Zwischenprodukte  gleichbedeutend 

ist,  anwächst,  wenn  auch  aber  einen  ge- 
il Punkt  hinaus  nur  noch  in  abnehmen- 

dem Mafia 

Die  größere  technische  Ergiebigkeit  der 
kapil  D    Produktion    wird    sehr    zu- 

treffend damit  erklärt,  dafi  die  Kinschlagung 

d  gleichsam  ein  ..Kinfangen" 
Naturkriften  ermöglicht,  die  dann  als 
kräfte  mit  der  menschlichen  Arbeit  ver- 
I  und  zur  Erreichung  des  schlieblichen 
luktionszii .  immer  in  der  Her- 

stellung von  Genußguten]  besteht,  dienstbar 
M.     Am  deutlich  teil  [aßt  sich 

au    den    Maschinen    und     Werkzeugen 

Ibe   Vorgang  kehrt   aber 
auch  bei  allen  anderen  Arten  von  Zwischen- 
Elkten  wieder,  wenn  auch  in  einer  fül 

•  icht  erkennbaren  J'urm. 
Der  '  ifer  von  der 

Produktion     unzertrennlich 

Kapital,   •  :  i     an   lieh l'roduktivkraft 

teilt,   doch   zum   Bai  immerhin 

der  Pro- 
dukt. •    Dämlich von 

im 

wahren   Pro- 
dukt !   IUI 

Grunde  genon 
M'lly  iiritt 

.  teil 

und,   wie  Schaff le  einmal 

in    i:  olange   e.s    ab    an- 
schwellende   Knospe    ut  :  icbt 

noch  im  Werden  ist"  (eine  Charakteristik, 
die  wieder  für  den  aus  Stoffen  bestehen- 

den Teil  des  Kapitals  leichter  in  die  Augen 
fallt,  allein  bei  richtiger  Auffassung  auch 

für  die  Produktionswerkzeuge  nicht  we- 
niger zutrifft).  Sie  sind  nichts  Schaffendes, 

sondern  lediglich  etwas  Geschaffenes. 
Würde  man  durch  die  kapitalistischen 

Produktionsumwege  hindurch  ebenso  rasch 
zu  dem  genußreifen  Endprodukte  gelangen, 

!  als  man  etwa  wild  wachsende  Früchte  vom 

Baume  langt,  so  würde  vom  Kapital  als 
I  einem  Produktionsfaktor  nicht  die  Rede  sein. 

|  Es  wäre  selbstverständlich,  daß  jeder  Ar- 
;  beiter  (oder,  insofern  zur  Bewältigung  der 
i  verschiedenen  hierbei  vorkommenden  Ar- 

beitsaufgaben  arbeitsteilige  Fertigkeiten  er- 
forderlich sind,  jede  Gruppe  von  zusammen- 
wirkenden Arbeitern)  der  Reihe  nach  selbst 

alle  jene  Zwischenprodukte  herstellen  würde, 
über  die  der  technische  Weg  zur  Gewinnung 
des  Endproduktes  hinführt;  nicht  anders  als 
etwa  ein  Tischler,  der  zum  Annageln  eines 
Kistendeckels  ein  Dutzend  Nägel  einzuschla- 

gen hat,  eben  ganz  einfach  der  Reihe  nach 
alle  zwölf  Nägel  einschlägt.  Die  Arbeiter 
würden  keine  Kapitalisten  brauchen;  sie 
würden  auch  kein  Kapital  brauchen,  son- 

dern dieses  unterwegs  machen;  Produk- 
tionsbedingungen,  die  man  zum  Anfangen 
der  Produktion  brauchte,  wären  außer  dem 

Grund  und  Boden,  der  die  Rohstoffe  her- 
vorbringen miiLJ,  nichts  als  ein  paar  ge- 

schickte Hände. 

Weil  aber  die  ergiebigen  kapitalistischen 
Produktionsumwege  zeitraubend  sind,  kann 
man  dieselben  nicht  ohne  weiteres,  sondern 
nur  unter  der  Bedingung  einschlagen,  daß 
mau  von  Haus  aus  schon  einen  gewissen 
Giltervorrat  besitzt,  aus  dem  die  Subsistenz 
der   Arbeilenden   während   der   Zwischenzeit 

gedeckl     Werden     kann,    die    zwischen    dem 
Bi    inne  der  ausholenden  (Jmwegsproduktion 

B.  der  Anlage  von  Baumwollpflanzungen, 
dem     Bau      von     Spinnma-clnnen     u.     OgL) 
und  da  Erlangung  der  genußreifen  End- 

produkte (z.  B.  des  fertigen  Tuchrocks)  ver- 
streicht Liefert  /.  B.  ein  Produktionsprozeß, 

der  die  vorbereitende  Her  tellung  zahlreicher 
chenprodukte  erfordert,  ei  I  nach  drei 

aufireife  Produkte,  die  zur  Befrie- 
digung persönlicher  Bedürfnisse  verwendet 

i  'i     können,     |0     muLi     die     Bedurfm- 
befrii  lei   Zwi  chenzeit  augentehein 
lull  aus  einem  anderweitigen,  schon  vorher 
vorhandenen  Gütervorrate  be  tritten  werden; 

.■..im  em  lolcher  Vorrat   nicht  odat 
nur    ii  rer   Größe    vorhanden    1,1,   so 
imiii  eben  auf  so  ireit  ausholende  Proauk- 

tnethoden  verzichtet  und  mit  wen 

weit  ausholenden,  aber  natürlich  auch  wem 
■   Produktionsmethodefl  vorlieb 

■  Sil. 
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Jene  Gütervorräte,  welche  die  mittler- 
weilige  Bedürfnisbefriedigung  bedecken 
sollen,  darf  man  sich  aber  in  einer  vorge- 

schrittenen und  wohlorganisierten  Volkswirt- 
schaft nicht  so  vorstellen,  als  ob  sie  aus- 

schließlich oder  auch  nur  der  Hauptsache 
nach  aus  bereits  vollständig  fertiggestellten 
und  bereitliegenden  Genuß  gutem,  z.  B. 
aus  soviel  fertigen  Lebensmitteln,  Kleidern, 
Hausgeräten  usw.  bestünden,  als  die  Produ- 

zenten während  der  ganzen  von  uns  bei- 
spielsweise mit  drei  Jahren  angenommenen 

Produktionsperiode  verbrauchen  werden.  So 
wenig  man  in  einer  entwickelten  Volkswirt- 

schaft die  Ersparnisse  in  toten  Geldschätzen 
thesauriert,  ebensowenig  stapelt  man  sie  in 
müßig  daliegenden  und  sogar  dem  natür- 

lichen Verderben  ausgesetzten  mehrjährigen 
Vorräten  fertiger  Genußgüter  auf,  sondern 
sie  bestehen  zum  weitaus  größten  Teile  aus 
Produkten,  die  noch  im  Werdezustande,  aber 
in  demselben  stufenweise  verschieden  vor- 

geschritten sind,  so  daß  sie  (unter  Zusatz 
einer  gewissen  Vollendungsarbeit)  ebenso 
ratenweise  in  das  Stadium  der  Vollendung 
und  Genußreife  treten,  als  sie  während  des 
dreijährigen  Zeitraumes  sukzessive  zum 
Genüsse  benötigt  und  begehrt  werden.  Mit 
anderen  Worten:  jene  Anfangs  Vorräte  be- 

stehen der  Hauptsache  nach  aus  Zwischen- 
produkten in  den  verschiedensten  Stadien 

des  Werkfortschrittes  oder  aus  Kapital- 
gütern. Und  in  diesem  Sinne  kann  und 

muß  man  sagen,  daß  als  keineswegs  selbst- 
verständliche oder  ohne  weiteres  gegebene 

dritte  Bedingung  einer  ergiebigen  Produktion 
außer  der  Natur  und  der  Arbeit  das  Vor- 

handensein eines  ausreichenden  Kapital- 
stockes gefordert  werden  muß. 

5.  Die  Entstehung  und  Vermehrung 
des  Kapitals.  Auf  welche  Weise  gelangt 
die  Volkswirtschaft  in  den  Besitz  jenes 
Kapitalstockes,  den  wir  als  conditio  sine 
qua  non  für  die  Einschlagung  ergiebiger 
Produktionsniethoden  kennengelernt  haben  ? 

Ueber  diese  Frage  herrscht,  wie  über  so 
viele  andere,  in  der  Wissenschaft  ein  etwas 
sonderbarer  Schulstreit.  Ein  Teil  behauptet, 
das  Kapital  müsse  erspart,  ein  anderer, 
es  müsse  produziert  werden.  Beide  Aus- 

sprüche sind  einseitig,  insofern  jeder  nur 
eine  von  zwei  Bedingungen  hervorhebt,  die 
vereint  zusammentreffen  müssen,  damit  Ka- 

pital gebildet  werden  kann.  Die  konkreten 
Kapitalgüter:  Rohstoffe,  Werkzeuge,  Ma- 

schinen u.  dgl.  müssen  nämlich  ganz 
selbstverständlich,  um  zur  Entstehung  zu  ge- 

langen, produziert  werden.  Aber  damit  irgend 
jemand,  der  noch  kein  Kapital  besitzt,  son- 

dern bisher  von  der  Hand  in  den  Mund  gelebt 
hat,  sich  darauf  einlassen  kann,  bloße 
Zwischenprodukte  zu  erzeugen,  aus  denen 
erst  nach  einiger  Zeit,  z.  B.  erst  nach  drei 

Monaten  Genußgüter  hervorgehen  werden, 
muß  er  offenbar  zuvor  eine  andere  Vorsorge 
getroffen  haben.  Er  muß  nämlich  seine 
Ansprüche  auf  unmittelbaren  Lebensgenuß 
durch  einige  Zeit  vorher  so  eingerichtet 
bzw.  so  eingeschränkt  haben,  daß  er  in 
seinen  laufenden  Güter  Zuflüssen  auch  noch 
die  Deckung  für  jene  drei  Monate  findet, 
während  welcher  die  neu  eingeschlagene 
kapitalistische  Produktionsmethode  noch 
keine  genußreifen  Früchte  liefern  wird.  Er 
wird  beispielsweise  während  der  letzten 
zwölf  Monate,  die  der  Produktion  der  Kapi- 

talgüter vorangehen,  so  sparsam  gelebt  haben 
müssen,  daß  die  während  dieser  zwölf  Mo- 

nate erworbenen  Arbeitsfrüchte  nicht  bloß 
für  zwölf,  sondern  für  fünfzehn  Monate  zum 
Unterhalte  ausreichen. 

Und  ganz  dasselbe  gilt  für  jede  spätere 
Vermehrung  des  Kapitals.  Wenn  eine  Volks- 

wirtschaft bis  jetzt  ihre  Produktion  auf  dem 
Fuße  betrieben  hat,  daß  wegen  der  zahl- 

reichen Zwischenprodukte,  die  man  anfertigt, 
die  in  die  Produktion  investierte  Arbeit 
durchschnittlich  erst  nach  zwei  Jahren  ge- 

nußreife Früchte  liefert  und  es  sich  nun- 
mehr darum  handelt,  noch  mehr  kapitalisti- 

sche Zwischenglieder  einzuschalten,  wodurch 
z.  B.  die  Erlangung  der  genußreifen  End- 

produkte durchschnittlich  auf  zwei  und  ein 
halbes  Jahr  hinausgeschoben  wird,  so  ist 
dies  nicht  anders  möglich,  als  wenn  die 
wirtschaftende  Gesellschaft  ihre  Lebensan- 

sprüche zeitweilig  so  einschränkt,  daß  sie 
mit  jenem  Gütervorrate,  mit  dem  sie  sonst 
den  Unterhalt  während  der  zweijährigen 
Produktionsdauer  zu  bestreiten  gehabt  hätte, 
nunmehr  für  das  verlängerte  Intervall  von 
zwei  und  einem  halben  Jahre  aus- 

langt. Anderenfalls  würde  ja  in  der  Ver- 
sorgung eine  Lücke  entstehen  und  der  drin- 

gende unmittelbare  Bedarf  nach  Genuß- 
mitteln es  hindern,  die  verfügbaren  Produk- 

tivkräfte in  Produktionsperioden  zu  in- 
vestieren, die  erst  nach  so  langer  Zeit  reife 

Befriedigungsmittel  hervorbringen.  Mit  an- 
deren Worten:  die  Gesellschaft  muß  den 

Lebensbedarf  für  ein  weiteres  halbes  Jahr 
erspart  haben,  ehe  sie  die  durchschnittliche 
Produktionsperiode  um  ein  halbes  Jahr  ver- 

längern oder,  was  in  anderer  Form  dasselbe 
sagt,  ihren  Bestand  an  Zwischenprodukten 
oder  Kapitalgütern  in  dem  bezeichneten  Ver- 

hältnisse vermehren  kann1). 
Literatur:  Allgemeine  Literatur:  Das 

Thema  des  Kapitals  wird  in  sämtlichen  syste~ 
matischen    Werken    über    Nationalökonomie    be- 

*)  Ueber  das  genaue  ziffernmäßige  Verhält- 
nis zwischen  der  Größe  des  „Subsistenzfonds" 

und  der  durchschnittlichen  Dauer  der  kapitali- 
stischen Produktionsperiode  s.  Böhm-Bawerk, Positive  Theorie  des  Kapitals,  2.  Aufl.,  S.  344ff. 
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handelt.  Aus  denselben  seien  nur  folgend«  hervor- 
gehoben:  A.   Smith,   WeoJth  of  nationt,  Bd.  II- 

—  J.  st.    Mm,    Fol  Oek.,   Bd.  1.  Kap.  /»'(/". 
—  Hermann,  Staattwirttchafll.  Untersuchungen, 

.'.  Aufl.,  s.  Uffff.,  ssiß.  — '  Rosoher,  Grund- lagen, §  4*ff,  —  ScKäffle,  Ges.  System  der 
mentehUehen   Wirtschaft,  .'..  Aufl.,  §§  86$.,  tOSffi. 

-  A.  Wagner,  Grundlegung, 8.  Aufl., I,§, 

II,  lssff.  — Sehbnbergsche*  Bandbuch,  ',■  Aufl  . 
.   —    r.   PKUippovieh,    Grundriß 

der  politischen    Oekonotnis,   <■'.   Ami.,  1,  §§  5Sff. 
Schmoller,    Grundriß,    II.    I77ff.    —   Je- 

vons,   r  '..  l '.-..  f.  Aufl.,  eh,  VII.       MarahaU, 
PtinCSp  iiiic.i,  ö.  Aufl.,  Buch  II.  eh.  1 1 '. —  Plfi>n;i,  /•■  8taatbuiahoudJcunde, 

e.  Aufl..  l.  t.  Abu,  IV.  ffauptst.  —  Walras, 

EUmmu   d'Bconomie  politigue  pur,-,    t.    Aufl.. 
IIJ.    —    Aachehoug,    Sorial- Ökonomik, 

|£  Block,  Let  Progrit  de  la  Science 
.  ■  .    I .   eh.  2U.V  (mit    vielen  Literatur- 

angaben). 

Monographieen:  Knies,  Geld  und  Kredit, 
:*:s—  .,18S5.  —  Marx,  Das  Kapital, 

—  Itodhtrt ns'  tämtUche  Schriften,  insbesondere 
,./.ur  Beleuchtung   der  totialm    Frage",   Berlin 

und  „Das  Kapital-,  1884.  —  Schaffte, 
Kapitalismus  u.  SotiaUsmus,  is?0.  —  L.  Cossa, 
La  notione  del  Capitale,  in   den  Saggi  di  Eoon. 

—    in, )ca~8alerno,    Sulla 

del  Capitale,  Milane  1877.  —  Umpfen- 
iiitrh.  Das  Kapital  in  seiner  Kulturbedeulung, 
Würsburg  1879.  —  BJXhna&t,   Ueber  den  recht- 

•!'    nur   Er- 

läutern Recht»,  I884.  — Supino, 

■  :U  neU' organisno  economico  <•  nett'  econ, 
c    Kenger,  Zur  Theorie 

V.    /■'.,    JSd.    AT//. 
./.    /;.    (  lull.-.    Capital   and 

Imerit  m    Economic   Anno- 

1888.  —    Derselbe .    I  •'■ 
V  eetnber  189S.  —  Patten, 

idamental    idea    qf   capital,    Quarterly 
Januar  1889.  —  horia, ■ 

11  r,    Untersuchungen —    Irving 

. 

■' u,  1  -,  11,,.   \   ■ 1   indry, 

—    Jili  ..'-   I  71    ih  n    Ka/,i- 
•>!,,.  rl,-,jl 

■ 
Höh m -  Ba  werk, 

Bd.      II: 

■      i. 

6.  Nachtrag:  Der  heutige  Stand  der 
Diskussion,  a)  Der  Autor  des  vorstehenden 
Artikels  hat  den  Abschnitt  seines  Haupt- 

werkes, der  vom  Streit  um  den  Kapitals- 
begriff handelt  („Kapital  und  Kapitalzins" 3.  Aufl.  1909,  4.  unveränderte  Aufl.  1921, 

2.  Abt.  I.  Bd.,  1.  Buch,  3.  Abschnitt),  zu  einer 
umfassenden  Monographie  des  Gegenstandes 
ausgestaltet,  auf  welche  vor  allem  verwiesen 
sei.  Es  war  zu  einem  Großteil  sein  Einfluß 
in  der  ökonomischen  Literatur,  der  den  von 
ihm  oben  entwickelten  Kapitalsbegriff  zu 
demjenigen  gemacht  hat,  den  man  am 

häufigsten  antrifft.  Rechnet  man  alle  Ka- 
pitalsbegriffe hinzu,  die  sich  von  ihm  nicht 

er  lieblich  unterscheiden,  so  darf  mau  ihn 
wohl  als  den  herrschenden  bezeichnen.  Dar- 

über hinaus  hat  sich  jedoch  eine  Einigung 
über  den  Gebrauch  dieses  Begriffes  bisher 
nicht  erzielen  lassen.  Wir  finden  vielmehr 
alle  im  obigen  Artikel  unter  2  angeführten 
Variationen  nach  wie  vor  im  Gebrauch.  So- 

weit es  sich  dabei  lediglich  um  eine  termino- 
logische Frage  handelt,  könnte  man  es  bei 

dieser  Feststellung  und  dem  Rat  an  jeden 
Leser  einer  ökonomischen  Arbeit  bewenden 
lassen,  sich  jeweils  zu  vergewissern,  welchen 
Kapitalsbegriff  sein  Autor  verwendet.  Die 
beste  Lösung  der  terminologischen  Verwir- 

rung dürfte  somit  in  tunlichster  Abstinenz 
Mini  Gebranch  (\^  Wortes  und  in  seiner 

Ersetzung  durch  eine  andere  und  nicht  miß- 
verständliche Bezeichnung  des  jeweils  ge- 

meinten  Gegenstandes  liegen.  Das  ist  häufig 
ohne  jede  Unbequemlichkeit  möglich  (Kon- 
Bumtionsfonds,  produzierte  Produktions- 

mittel, Erwerbsvermögen  usw.).   Wo  es  nicht 
lioh  ist,  empfiehl!  sieb  die  Verwendung 

eines  ad  hoc  geeohaffeneD  und  präzise  defi- nierten Ausdruckes. 

Allein  in  der  Regel  handelt  BS  sieh  nicht 
um  eine  bloß  terminologische  Präge.  Mit- 

unter will  ein  Autor  mit  -einem  Kapital- 
iff  gleichzeitig  das  erfa  so,  w;u-  der 

kapitalistischen  Wirtschaft  -  form  charak- 
teristisch ist,  häufiger  noch  die  Quelle  be- 

zeichnen, aui  der  der  Zins  Hießt,  Oft  handelt 
!i    ja   auch    darum,    im    Gewands   einer 

Untersuchung   des  i  blichen    oder 
popul  Iren  eu  erfoi  eben, 

i-  \\>-  BD  des  I  .  der  uns  unter 

dem  .Namen  Kapital  im  praktischen  Wirt- 
schaftsleben begegnet,  wie  das  Karl  Hanger 

in  der  oben  zitierten  Abhandlung,  roi  ihm 
i vnii.it il  11  Idebrand  und  Kleinwlohter, 

:  \   II  iwley  und  andere  getan 
In  allen  diesen  Pillen  i-t  de* 

wronnene   Kapiulbegriff  nicht   Resultat  ter- ■  I  ■ 

ilicher  Ei ■ 
Villi 
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man  die  wichtigsten  Beispiele  in  Alfred 
Marshall  und  Irving  Fish  er  und  ihren  Ein- 

flußkreisen. Marshall  geht  dabei  so  weit, 
im  Grunde  auf  einen  einheitlichen  Kapital- 
begriff  überhaupt  zu  verzichten  und  für  ver- 

schiedene Zwecke  auch  verschiedene  Inhalte 
und  Umfange  des  Begriffes  zuzulassen. 
Fisher  nennt  Kapital  den  jeweils  vorhandenen 
Stock  von  Gütern  gegenüber  dem  Ein- 

kommen, das  essentiell  ein  Strom  von 
Gütern  ist.  Bei  diesen  und  ähnlichen  Be- 

griffen liegt  der  Einschluß  von  Grund  und 
Boden  sehr  nahe,  der  in  Deutschland  (Lexis 
und  andere)  auch  noch  mit  dem  Argument 
vertreten  wurde,  daß  die  Scheidung  zwischen 
Land  und  Kapital  damit  ihre  Bedeutung  ein- 

gebüßt habe,  daß  das  Land  im  Gegensatz  zu 
früher  heute  ein  Verkehrsgegenstand  sei  wie 
ein  anderer,  ein  Argument,  das  im  Grunde 
genommen  außerhalb  des  rein  ökono- 

mischen Gebietes  liegt. 
Diesen  Begriffen  von  rein  terminolo- 

gischer Bedeutung  am  nächsten  stehen  die 

übrigen  „Sachgüterbegriffe"  des  Kapitals, die  alle  heute  noch  vorkommen.  Dabei  ist 
auf  die  seit  altersher  vorhandene  Neigung 
zahlreicher  Autoren  aufmerksam  zu  machen, 
den  auf  Sachgüter  basierten  Kapitalbegriff 
irgendwie  nach  der  Geldseite  hin  umzu- 

biegen oder  neben  ihm  noch  einen  anderen, 
von  der  Basis  der  Sachgüter  losgelösten 
Kapitalbegriff  zu  verwenden.  So  gebrauchen 
manche  Autoren  die  Wendung,  das  Kapital 
bestehe  aus  Produktionsmitteln  unter  dem 
Gesichtspunkt  ihres  Marktwertes  betrachtet 
(z.  B.  Fetter  und  Passow;  ähnlich  auch  schon 
Brentano).  So  hat  Clark  zwischen  Kapital- 

gütern und  dem  „wahren  Kapital"  unter- 
schieden, welches  letztere  ein  Inbegriff  sach- 

licher Produktionsmittel,  aber  von  jedem 
einzelnen  seiner  Bestandteile  unabhängig  sei. 
So  verwendet  Cassel  neben  dem  Begriff  eines 
Kealkapitals  auch  noch  den  Begriff  des 
Kapitals  als  einer  in  Geld  bestehenden  oder 
in  Geld  ausdrückbaren  Summe. 

Darin  schon  kommt  eine  Tendenz  zum 
Ausdruck,  die  neuerdings  zu  einer  ganz  neuen 
Analyse  des  Kapitalphänomens  geführt  hat 
und  deren  Ergebnisse  uns  wiederum  an  den 
Ausgangspunkt  der  Kapitalforschung,  an 
den  Popularbegriff  des  Kapitals  annähern. 
Diese  neue  Analyse  geht  von  zwei  Tatsachen 
aus:  Einmal  ist  in  der  gegenwärtigen  Theorie 
des  Produktions-  und  Verteilungsprozesses 
gar  kein  Raum  für  jenen  Fonds  an  Leihgeld, 
der  in  den  Zentren  der  kapitalistischen  Wirt- 

schaft entsteht  und  dort  praktisch  eine  so 
große  Rolle  spielt.  So  gründlich  hat  die 
Theorie  das,  was  sie  als  „täuschenden  Geld- 

schleier" erklärte,  beiseite  geschoben,  daß 
sie  über  die  Vorgänge  des  Geld-,  Kredit- 

oder Kapitalmarktes  nichts  aussagen  kann. 
Da  nun  die  einfachste  praktische  Erfahrung 

lehrt,  daß  die  Vorgänge  des  Geld-  und  Kredit- 
verkehres keineswegs  bloß  ein  passiver  Ab- 

druck der  Vorgänge  der  Güterwelt  sind, 
vielmehr  die  letzteren  sehr  wesentlich  be- 

einflussen, so  mußte  die  Verankerung  alles 
kapitalistischen  Geschehens  in  der  Güter- 

welt allein  von  diesem  Standpunkt  als  ein 
den  Fortschritt  der  Analyse  behindernder 
Fehler  erscheinen.  Sodann  aber  überzeugt 
man  sich  leicht,  daß  eine  ganze  Reihe  von 
Dingen,  die  über  das  Sachgüterkapital  aus 
gesagt  zu  werden  pflegen,  nicht  von  ihm, 
wohl  aber  von  einem  anders  gearteten  Fond, 
der  mit  Sachgütern  zunächst  nichts  zu  tun 
hat,  behauptet  werden  können.  So  erfolgt 
z.  B.  der  Uebergang  des  Kapitals  von  einer 
Industrie  in  die  andere,  welcher  eine  der 
wichtigsten  Voraussetzungen  einer  ganzen 
Reihe  fundamentaler  Theoreme  ist,  nur  aus- 

nahmsweise durch  Uebergang  von  Sach- 
kapitalien zur  anderen  Verwendung,  viel- 

mehr in  der  Regel,  wie  schon  die  Vulgär- 
auffassung sagt,  durch  Uebergang  des  in  einer 

Industrie  investierten  „Geldes"  in  eine 
andere,  und  dieser  Uebergang  ist  es,  der  be- 

wirkt, daß  sich  die  ursprünglichen  Pro- 
duktionsmittel, also  Arbeits-  und  Boden- 

leistungen von  einer  Verwendung  ab-  und 
einer  anderen  zuwenden.  In  der  vorwissen- 

schaftlichen Periode  der  Nationalökonomie 
wäre  das  als  selbstverständlich  erschienen 
(vgl.  z.  B.  Locke)  und  zahllos  sind  die  Stellen 
bei  wissenschaftlichen  Nationalökonomen 

seither,  aus  denen  hervorgeht,  daß  die  be- 
treffenden Autoren  häufig  an  nichts  anderes 

gedacht  haben  können,  als  an  das  Kapital  im 
Sinne  des  Geldmarktes.  Unter  diesem  Ge- 

sichtspunkt erscheint  die  lange  als  ein  Proto- 
typ fehlerhafter  Denkweise  verurteilte  Theo- 
rie Mc  Leods  in  ganz  anderem  Lichte. 

Auf  die  Schwierigkeiten,  die  sich  er- 
geben, wenn  man  bei  der  Beschrei- 

bung des  Kapitalmarktes,  des  Produktions- 
und Verteilungsprozesses  lediglich  von  Saeh- 

gütern  spricht,  hat  in  voller  Klarheit  zuerst 
Davenport  hingewiesen.  Seither  sind  meh- 

rere positive  Lösungsversuche  des  Problems 
erfolgt,  von  denen  als  der  neueste  der  von 
A.  Hahn  erwähnt  sei. 

c)  Der  neue  Kapitalsbegriff  geht  also 
davon  aus,  daß  die  Vorgänge  des  Geld-  und 
Kreditverkehres  Momente  enthalten,  welche 
für  den  Lebensprozeß  der  kapitalistischen 
Wirtschaft  wesentlich  sind  und  in  einer  bloß 
von  Sachgütern  sprechenden  Darstellung 
nicht  zur  Geltung  kommen  können.  Gegen- 

über den  Definitionen  des  Kapitals  als  einer 

Wertsumme  oder  als  eines  „Fonds  von  Pro- 
duktivkraft", welche  im  Grunde  dem  gleichen 

Gefühl  entspringen,  welchen  man  aber  nicht 

mit  Unrecht  „mystische  Unklarheit"  vor- 
werfen könnte,  zeichnet  sich  der  neue  Ka- 

pitalsbegriff durch  die  zweifellose,  unmittel- 
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bar  beobachtbare  Realität  seines  Inhaltes 

aus.  Von  jenen  Kapitalbegriffen,  welche 
schon  früher  das  Geldmoment  verwendeten, 
nnterscheidel    er   sieh    wesentlich  dadurch, 
dali  es  sieh  bei  ilnn  nicht  um  den  Geldwert 
konkreter  Güter,  sundeni  um  Geld  oder 
Kaufkraft  Belbsl  handelt,  vom  buchhalte- 

rischen Kapitalsbegriü  vor  allem  dadurch, 
dafi  dieser  entweder  ein  Synonymum  von 
bilanzmäßigem  Reinvennögeii  oder  von  ein- 

gezahltem Eigenkapital  ist,  wahrend  man 
bei  dem  in  Rede  .-teilenden  Kapitalsbegriff 
an  die  gesamte  in  einem  Unternehmen  ar- 

beitende oiler  einem  Unternehmen  zur  Ver- 
fügung Btehende  Summe  zu  denken  hat. 

Dnter  diesen  Kapitalsbegriff  fällt  daher 
nicht  nur  effektives  Geld  in  weitester  Be- 

deutung, BO  weit  es  nicht  dem  konsumtiven 
rverkehr  dient,  sondern  auch  alle  For- 
men \«.n  aus  dem  Kreditverkehr  geborenen 

Kaufkraftsummen. 
Damil    Bind    die   alten    Kapitalsbegriffe 

Iceineswege  entwertet    Ihr  historischer  Aus- 
spunkt  war  die  Bekämpfung  jener  po- 

pulären Irrtümer,  von  denen  der  praktisch 
wichtigste  der  Glaube  war,  dafi  der  Zinsfuß 
von  der  Geldmenge  abhängt  und  dafi  eine 
\ .  rmehrung  der  Geldmenge  mit  einer  Be- 
reici  r     Volkswirtschaft     gleichbe- 

deutend   Bei       Die    Bedeutung    dieses    Aus- 
spunktes  und  vieler   Klarstellungen  im 
einen  wird  durch  die  angedeutete  An- 

an   den   ursprünglichen  Popular- 
.    Kapitals  nicht  vernichtet. 

I.ii<  rat  u  min  li  1  i.llt  :    I  ßer  der  im   Text*  :it.  s., 
bzu.  4.  Avß.  des  Werket  von  BöhmSawerk  vgl. 
nw/< .-   DU   ■■'  ■•  ■!•  n  Kritiken   <l<  r   vereehiedentn 

I  m  ;  um  11 11,      i.i  undsätxt , 

!'■    -1,11.    JTapitalümus",  Iß        Budge, 
Hin  i.  1    l 

j>.i     1  111  hin.    11    capitalt    Dieponfbile, 
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Kapitalismus. 
Einleitung:  l  it\iT>. 

druck»   KapitaLamus.      1  ind    Est* 
Kapitalisaaa  L  Dia  indivi- 

dantistJnth< 
Warenproduktion   ili   Vovaasetfc  hapi- 
taliimuji.                     :  •crnthiuui  Kapi- 

talismus. 4.  Die  Entstehung  des  Kapitalismus. 
II.  Die  sozialen  und  wirtschaftlichen 
Folgeerscheinungen  des  Kapitalismus. 
1.  Der  Klassenaufbau  in  der  kapitalistischorga- 

nisierten Gesellschaft.  '2.  Die  Einkommensver- 
teilung in  der  kapitalistischen  Gesellschaft. 

.'>.  Arbeitslosigkeit  und  Kapitalismus.  4.  Kapi- talismus, Arbeitsleistung  und  Volksgesundheit. 
5.  Arbeitsfreude  und  Kapitalismus,  ü.  Die  wirt- 

schaftlichen Mängel  des  Kapitalismus. 

Einleitung. 

In  einem  wissenschaftlichen  Werke  über 

Kapitalismus  zu  schreiben,  ist  keine  ganz  leichte 
Autgabe.  Man  kann  sogar  berechtigte  Zweifel 
hegen,  ob  ein  Artikel  über  Kapitalismus  über- 

haupt in  ein  wissenschaftliches  Werk  gehört. 
Und  in  der  Tat  hat  ja  auch  in  den  früheren  Auf- 

lagen dieses  Werks  ein  besonderer  Artikel  über 
Kapitalismus  gefehlt.  Der  Ausdruck  „Kapita- 

lismus" ist  eben  seinem  Ursprung  nach  eigentlich 
nicht  ein  wissenschaftlicher  Begriff,  sondern  ein 
politisches  Schlagwort.  Von  ihm  gilt  das  gleiche, 
was  nach  llobbes  von  den  Ausdrücken  zu  sagen 
ist,  mit  denen  die  Menschen  gewöhnlich  die 
Staatsformen  bezeichnen:  „Die  Menschen 

pflegen",  so  bemerkt  llobbes  treffend,  „mit 
den  Worten  nicht  bloß  die  Dinge,  sondern  auch 
die  eigenen  Leidenschaften,  Liehe,  Haß,  Zorn  usw. 
auszudrücken.  Deshalb  nennt  der  eine  das 
Demokratie,  was  der  andere  Anarchie  nennt, 
und  der  eine  das  Aristokratie,  was  der  andere 
Oligarchie  nennt,  und  der  eine  den  einen  König, 
weh  hm  der  andere  einen  Tyrannen  nennt.  So 
bezeichnen  diese  Worte  nicht  verschiedene 
Staatsformen,  sondern  die  Meinungen  der  Bürger 

über  die  höchste  Staatsgewalt." 
In  die  Gruppe  der  solchermaßen  mit  einem 

reichen  Gefühlsinhalt  durchtränkten  Bezeich- 
nungen tür  soziale  Gebilde  gehört  auch  der 

Ausdruck  Kapitalismus.  El  stammt  ursprünglich 
aus  der  sozialistischen  Gesellschaftskritik  für 
den  Sozialismus  aber  hatte  er  nicht  nur  die  Be- 

deutung, eine  kurze  Bezeichnung  für  die  gegen- 
wärtige Wirtschaftsverfassung  zu  liefern,  son- 

dern   BT    war    lur    den    Sozialismus    zugleich    der 

Inbegriff  der  Erscheinungen,  die  von  ihm  in  der 
heutigen    Wirtschaftsordnung  als   .Mißstande,   als 
ungerecht  und  verwerflich,  empfunden  wurden. 

.-11   laß!    Bicb   der    Kapitalismus   seinem   l'rsprun» nach  geradezu  definieren,  als  „die  bestehende 
Wirtechaftsverfi  ben  durch  die  Brillo 

.  ialismus". Allmahlich    ist     der    Ausdruck     Kapitalismus 
auch    in    die   akademische    Wissenschaft    1 

ogen  und  hat  da  vielfach  Verwenduni 
Funden,  im  Auslände  allerdings  nicht  in  gleichem 
Maße  wie  in  Deutachland    Die  Richtung,  die  die 

unke     Kapitalismus     und     kapitslist 
>  bland  in  die  W\ 

•  führt  hat .    tand  abei  1  benfaDi  den 
bestehenden  Wirtschaftszustanden  teil 
stark  knt:  1  iie  \u (drucke  Kani- 

ns    und     1  b     halieii     daln  I 
khlsbetonte 

Bedeutung  I  innen  ihre  Herkunft 
aus  dem   Bereich  der   noi  odi  r   hilh  soffillistj 

•  .:ik  im  hi  vidi  turnen.     1  '.i 
mit  1       .  umnen,  daß  die  Bedeutung, 
in    di  r   die 
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ordentlich  schwankend  und  unsicher  ist,  wie  die 
dankenswerte  Untersuchung  von  R.  Passow 
(s.  Literatur-Verzeichnis)  erkennen  läßt. 

Bei  dieser  Natur  des  Ausdrucks  Kapitalis- 
mus stellt  die  Behandlung  des  Gegenstandes 

immer  eine  doppelte  Aufgabe.  Einmal  gilt  es, 
diejenigen  Seiten  der  gegenwärtigen  Wirt- 
schaftsverfassung,  die  mit  dem  Ausdruck  Kapi- 

talismus zu  einer  Einheit  zusammengefaßt 
werden,  näher  zu  bestimmen  oder,  anders  aus- 

gedrückt, es  gilt,  einen  festen  Begriff  des  Kapi- 
talismus zu  gewinnen.  Mit  einer  solchen  festen 

Begriffsbestimmung  erlangt  ja  der  Ausdruck 
eigentlich  erst  Bürgerrecht  in  der  Wissenschaft. 
Zum  anderen  aber  sind  diejenigen  wirtschaft- 

lichen und  sozialen  Erscheinungen  im  Wirtschafts- 
leben der  Gegenwart,  die  als  notwendige  Folgen 

des  Kapitalismus  sich  darstellen  und  die  zugleich 
die  Hauptangriffspunkte  der  gegen  ihn  ge- 

richteten Kritik  bilden,  zu  besprechen.  Es 
kann  dies  nicht  geschehen,  ohne  auch  auf  die 
Maßstäbe,  welche  diese  Kritik  bei  der  Beurteilung 
der  Erscheinungen  anlegt,  mit  einzugehen  und 
ihre  Berechtigung  zu  prüfen.  Das  bedeutet 
insbesondere,  daß  der  Kapitalismus  nicht  unter- 

sucht werden  kann,  ohne  gleichzeitig  den  So- 
zialismus mit  in  den  Kreis  der  Erörterungen 

einzubeziehen.  Bei  dem  eben  dargelegten  Ur- 
sprung des  Ausdruckes  Kapitalismus  ist  das  ganz 

unvermeidlich.  Den  Kapitalismus  untersuchen, 
bedeutet  immer  zugleich,  die  Grundlagen  der 
Kritik  prüfen,  die  der  Sozialismus  an  dem  be- 

stehenden Gesellschaftssystem  übt. 

I.  Wesen  und  Entstehung  des 
Kapitalismus. 

Der  Kapitalismus  hat  die  prival wirt- 
schaftliche oder  individualistische  Wirt- 

schaftsordnung zur  Voraussetzung  und  ist 
ohne  diese  gar  nicht  denkbar.  Wer  glaubt, 
den  Kapitalismus  definieren  zu  können,  ohne 
die  individualistische  Wirtschaftsordnung  mit 
in  die  Definition  aufzunehmen,  wie  das  an- 

scheinend Die  hl  tun  will,  geht  unfehlbar  in 
die  Irre  und  kommt  zu  einer  Begriffsbestim- 

mung, die  in  der  Luft  schwebt.  Der  Kapi- 
talismus fällt  auf  der  anderen  Seite  aber 

auch  nicht  ohne  weiteres  mit  der  individua- 
listischen Wirtschaftsordnung  zusammen.  Er 

bedeutet  eine  Ausgestaltung  und  Steigerung 
der  individualistischen  Wirtschaftsordnung 
und  ihrer  grundlegenden  Einrichtungen  nach 
bestimmten  Richtungen  hin,  die  einmal  nur 
denkbar  ist  auf  einer  bestimmten  Stufe  der 
produktionstechnischen  Organisation  des 
Wirtschaftslebens,  zum  anderen  aber  zu- 

gleich eine  bestimmte  Art  und  Weise  vor- 
aussetzt, wie  im  Wirtschaftsleben  das  Risiko 

der  Produktion  getragen  wird.  Wollen  wir 
das  Wesen  des  Kapitalismus  vollständig 
bestimmen,  so  müssen  wir  daher  auf  drei 
Punkte  etwas  näher  eingehen  1.  die  indi- 

vidualistische Wirtschaftsordnung;  2.  die 
Stufen  der  produktionstechnischen  Organi- 

sation des  Wirtschaftslebens;  3.  die  in  der 
individualistischen     Wirtschaftsordnung:    in 

bezug  auf  die  Übernahme  des  Produktions- 
risikos möglichen  Organisationsformen  oder 

Produktionsweisen. 
1.  Die  individualistische  Wirtschafts- 

ordnung. Wenn  man  das  innerste  Wesen 
der  individualistischen  Wirtschaftsordnung 
erfassen  will,  dann  darf  man  nicht  von  Einzel- 

einrichtungen wie  dem  in  ihr  geltenden 
Privateigentum  oder  der  in  ihr  herrschenden 
weitgehenden  wirtschaftlichen  Freiheit  aus- 

gehen, sondern  der  Blick  ist  zunächst  auf 
etwas  viel  Allgemeineres  einzustellen.  Das 
innerste  Wesen  des  Individualismus  offen- 

bart sich  in  seinem  Gegensatz  zum  Sozialis- 
mus oder,  wie  man  vielleicht  richtieer  sagt, 

um  den  vieldeutigen  Ausdruck  „Sozialismus" 
zu  vermeiden,  zum  Kollektivismus.  Der 
eigentliche  Gegensatz  zwischen  Individualis- 

mus und  Kollektivismus  drückt  sich  aber 
in  dem  obersten  Rechtsprinzip  aus,  das  hier 
und  dort  das  Verhalten  des  Staats  zum 

Wirtschaftsleben,  zu  der  Frage  der  Versoi- 
gung  seiner  Bürger  mit  den  Gegenständen 
ihres  Bedarfs,  beherrscht.  In  einem  kollek- 

tivistischen Gemeinwesen  übernimmt  der 
Staat  selbt  die  Gewähr  für  die  wirtschaftliche 
Existenz  seiner  Bürger  und  er  nimmt  zu 
diesem  Zwecke  auch  die  Leitung  der  Pro- 

duktion selbst  in  die  Hand.  Das  bedingt  dann 
wieder,  daß  dem  Staat  auch  die  Verfügung 
über  die  Produktionsmittel  zustehen,  d.  h. 

daß  allgemeine  Arbeitspflicht  und  Gemein- 
eigentum an  den  sachlichen  Produktions- 

mitteln herrschen  müssen.  Das  ganze  Wirt- 
schaftsleben wird  also  im  kollektivistischen 

Rechtssystem  zu  einer  Angelegenheit  des 
Staates  selbst.  Im  individualistischen  Rechts- 

system dagegen  ist  der  oberste  Grundsatz,  der 
fürdasVerhältnisdes  Staates  zum  Wirtschafts- 

leben gilt,  der  der  wirtschaftlichen  Selbst- 
verantwortlichkeit der  einzelnen.  Die 

einzelnen  haben  selbst  für  ihre  wirtschaftliche 
Existenz  und  ihr  Vorwärtskommen  zu  sorgen. 
Sie  sind  nicht  rechtlich  gezwungen  zur  Arbeit, 
sie  haben  aber  auch  kein  Recht  auf  Arbeit. 

Die  „einzelnen",  denen  im  individualistischen 
Rechtssystem  die  Verantwortung  für  ihre 
wirtschaftliche  Existenz  auferlegt  ist,  sind 

allerdings,  näher  betrachtet,  nicht  die  In- 
dividuen, sondern  die  Familien.  Die  Fa- 

milie hat  in  erster  Linie  für  die  wirtschaft- 
liche Existenz  ihrer  Mitglieder  zu  sorgen, 

und  nur,  soweit  die  Kraft  der  nach  gesetz- 
licher Bestimmung  zum  Unterhalt  ihrer  An- 

gehörigen Verpflichteten  nicht  ausreicht, 
tritt  unter  Umständen  die  Hilfe  des  Staates 
oder  der  Gemeinde  ergänzend  ein. 

Wo  der  Grundsatz  der  wirtschaftlichen 
Selbstverantwortlichkeit  der  einzelnen  in 
dem  eben  erläuterten  Sinne  gilt,  wo  der  Staat 
auf  seine  Bürger  weder  einen  Zwang  zur 
Arbeit  ausübt,  noch  der  einzehie  dem  Staate 

gegenüber  ein  Recht  auf  Arbeit  und  Ein- 
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kommen  [reitend  machen  kann,dafoLrt  daraus 
als  notwendige  Konsequenz  die  Anerkennung 
weiterer  Rechtsinstitutionen  durch  den  Staat. 

Soll  das  Wirtschaftsleben  auf  der  Grundlage 
dei    wirtschaftlichen    Selbstverantwortlich- 
keit   der  einzelnen  irlatt   funktionieren,  soll 
die  bei  diesem   Reontssystem   vom   Staate 
gehegte  Erwartung  sich  erfüllen,  dafi  alles, 

•üii'..'  ist,  um  die  Versorgung  der  Bürirer 
mit  den  Mitteln  zur  Befriedigung  ihres  Be- 

darfs sicherzustellen,  also  Güterproduktion, 

Gfl  ••rtausch,    Überlassung   von  Boden,    Ka- 
pital und  Arbeit  an  andere,  von  selbst  schon 

li   freie    Entschließungen   der  einzelnen, 
ohne  aktives  Eingreifen  ̂ \f<  Staats,  sieh  voll- 

zieht, so  muß  die  öffentliche  Gewalt  einmal 
zu  dem  Institut  des  privaten  Eigentums  sich 

onen,  also  den  einzelnen  in  ihren  legi- 
timen    Eigentumsansprüchen     Schutz    ge- 
rn, zum  anderen  aber  muß  sie  auch  den 

Grundsatz  wirtschaftlicher  Freiheit  der  ein- 
!  en  lassen.   Der  letztere  Grundsatz 

-.  rieh  natürlich  nicht  ans,  daß  der 
an  zahlreichen  Stellen  die  Bewegungs- 
freiheit dereinzelneneinenirt  undihre  Keiiiunis, 

wirtschaftliche  Verträge  abzuschließen,  unter 
allerlei  Vorschriften  stellt,  aber  zum  wenig- 

in  dem  Sinne  ist  mit  dem  individualisti- 

ygtem   VertragBfreiheit,   über- 
haupt  Freiheit  der  Person  und  des  Eigen- 

.    untrennbar  verbunden,   daß  ̂ rund- 
lich   überall   da    Vertragsfreiheit 

uilt,    wo   sie    nicht    ausdrücklich    auf- 
ben  ist. 

wirtschaftliche    Freiheit,    die    mit    dem 
yitem  rerbundeii 

r&rtigen   Verhältnissen  aoi 
idera  wichtig.     Einmal  aoi 

iBuma.     Hier  hat  ue  ins- 
aoeh   die    Bedeutung,    daß    <icr    Staat 

. 

q  Druck  dei  rrei  - 
Einschränkung    der 

■  in  jeder  Wirtsco  ift  - irden  muß, 

um    .       .  Lrfniase   der 
•i   brin  •■  Q   mit .  :  Leoen 

,n  der 

"i     in 

•  t  f  •- 1  - . 
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scheiden,  in  welchem  Berufe  und  an  welchem 
Orte  er  sich  mit  seiner  Arbeitskraft  sowie 
seinem  etwaigen  Besitz  an  Sachgütern  an  der 
Produktion  beteiligen  sowie,  wenn  er  Lohn- 

arbeiter ist,  in  welchem  Betriebe  er  eine  Stelle 
annehmen  will.  Unsere  Wirtschaftsordnung 
steht  also  ihrem  innersten  Wesen  nach  im 
stärksten  Gegensatz  zum  Kommunismus,  bei  dem 
sowohl  der  Verbrauch  der  Bürger  als  ihro  Ver- 

teilung auf  die  verschiedenen  Produktionszweige 
einer  staatlichen  Überwachung  und  Regelung 
unterliegen,  und  sie  ist  richtig  nur  zu  verstehen, 
wenn  man  sich  dieses  ihres  Gegensatzes  zu  einem 
gedachten  Kommunismus  immer  bewußt  bleibt. 

2.  Die  Stufe  der  „Warenproduktion" 
als  Voraussetzung  des  Kapitalismus.  Die 

grundlegenden  Einrichtunsren  des  individua- 
listischen Rechtssystems  können  in  Verbin- 

dung  mit  sehr  verschiedenen  wirtschaftlichen 
und  sozialen  Zuständen  auftreten,  und  tatsäch- 

lich sind  auch  die  Abwandelungen,  die  das  in- 
dividualistische Rechtssystem  in  der  Wirt- 

schaftsgeschichte zeigt,  ungeheuer  mannig- 
faltig. Ist  doch  mit,  dem  individualistischen 

System  sogar  sehr  wohl  vereinbar,  wie  ins- 
besondere die  Geschichte  des  Altertums  zeigt, 

daß  große  Teile  der  Bevölkerung  der  Arbeits- 
Ireilieit  entbehren  und  als  Sklaven  in  der 

Verfügungsgewalt  anderer  Personen  sich 
befinden!  Um  aus  dem  individualistischen 

System  die  kapitalistische  Produktionsweise 
hervorgehen  zu  lassen,  mußte  zunächst  eine 
bestimmte  Stufe  der  produktionstechnischer! 

Organisation  des  Wirtschaftslebens,  insbe- 
sondere ein  bestimmter  Grad  der  zwischen- 

wirtscfa  alt  liehen  Arbeitsteilum.r,erreichi  sein.1) 
Und  zwar  hat  die  Entstehung  des  Kapitalis- 

mus zur  Voraussetzuii'_r,  daß  das  Wirtschafts- 
leben bereits  auf  der  Stufe  der  Warenproduk- 

tion angelangt  ist.  Das  bedeutet,  die  einzelnen 
Wirtschaften     beschallen     sich     die     Mittel 
zur    Befriedij  nng    ihrer    Bedüj  bisse    nichl 
mehr  ganz  überwiegend  durch  Eügenproduk 
tion  (Stufe  d.T  Hauswirtschaft).     Sie  tx 

aber  a  ich  nichl  mehr  über 
•  ml  in  der  Weise,  daß  Produzenl  und 

Dient,    wie   das   in   der   Sl  adt  Wirtschaft 
de-    d  -  der  Fall  war,  in  der  -ich  die 

i, liehe  Tfl  oBem  Um 

von    der    Hauswirtschalt    loi  plfl  I 
und  in  den  Stadien  konzentrier!   hatte,  in 

.  itchen  Markte 
I    dein      die      plollllk- 

I 

dadurch  am  mi 
Verbindung  iwisohen 
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■.li    die 
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Produktion  und  Konsumtion  in  großem  Um- 
fange durch  besondere  Absatzorganisationen 

hergestellt  werden  muß.  Die  Produkte  haben 
einen  längeren  Weg  zurückzulegen,  ehe  sie 
vom  Produzenten  zum  Konsumenten  ge- 

langen, sie  befinden  sich  einige  Zeit  in  der 

Zirkulation  und  werden  dadurch  zu  „Waren". 
Zur  Hauptsache  ist  es  ja  der  selbständige,  mit 
eigenem  Kapital  arbeitende  Zwischenhandel, 
der  im  Wirtschaftsleben  der  Gegenwart  die 
notwendige  Verbindung  zwischen  Produktion 
und  Konsumtion  herstellt,  und  darum  ist  mit 
der  Herausbildung  der  modernen  Wirtschafts- 

formen überall  ein  Anwachsen  des  Platzes 

zu  beachten,  den  das  Handelsgewerbe  im 
Ganzen  der  Volkswirtschaft  einnimmt.  In 
einer  Reihe  von  Ländern  läßt  sich  diese  das 
Wachstum  der  Bevölkerung  weit  überholende 
Zunahme  des  Handelsgewerbes  im  Laufe  des 
letzten  Jahrhunderts  auch  statistisch  erfassen. 
Der  anfänglich  langsame  dann  aber  in  seinem 
Tempo  immer  mehr  sich  beschleunigende 
Übergang  der  produktionstechnischen  Or- 

ganisation des  Wirtschaftslebens  von  der 
Kundenproduktion  zur  Warenproduktion  in 
neuerer  Zeit  hat  aber  seine  Wurzel  in  drei 
Umständen:  1.  In  der  zunehmenden  Aus- 

dehnung des  Verbrauchs  von  überseeischen 
Produkten  (Kolonialwaren)  in  Europa  seit 
dem  17.  Jahrh.;  naturgemäß  können  ja  diese 
Produkte  den  Konsumenten  nur  durch  Ver- 

mittlung eines  oft  sogar  mehrgliedrigen 
Zwischenhandels  zugeführt  werden.  2.  In 
dem  Aufkommen  des  Großbetriebs  auf  dem 
Gebiet  der  gewerblichen  Produktion;  der 
Großbetrieb  hat  eben  nach  dem  treffenden 
Wort  von  Wilhelm  Röscher  zum  Absatz 

seiner  Erzeugnisse  „die  Bundesgenossen- 

schaft des  Krämers"  notwendig.  3.  In  dei 
Entfaltung  des  Städtewesens  seit  der  mo- 

dernen Umgestaltung  des  Verkehrswesens, 
insbesondere  dem  Ausbau  der  Eisenbahnen; 
in  der  Großstadt  ist  bei  der  Größe  des  Zu- 

fuhrgebiets, auf  das  sie  bei  der  Versorgung 
ihrer  Einwohner  mit  Lebensmitteln  und 

anderen  Gegenständen  des  täglichen  Be- 
darfs angewiesen  ist,  der  direkte  Verkehr 

zwischen  Produzent  und  Konsument  auf 

diesen  Gebieten  eine  Unmöglichkeit  ge- 
worden, und  alle  Großstädte  geben  daher 

einer  großen  Menschenzahl  im  Handel  Be- 
schäftigung. 

Von  den  drei  Kräften,  die  die  Umbildung 
des  Wirtschaftslebens  von  der  Kundenpro- 

duktion zur  Warenproduktion  hauptsächlich  be- 
wirkt haben,  ist  die  zweite,  das  Aufkommen  des 

gewerblichen  Großbetriebs,  für  die  Entstehung 
des  Kapitalismus  die  weitaus  wichtigste  ge- 

worden. Indessen  geht  es  doch  nicht  an,  den 
Kapitalismus  unmittelbar  aus  der  Ausbildung 
des  gewerblichen  Großbetriebs  in  seinen  beiden 
Unterformen,  dem  Verlag  (Hausindustrie)  und 

der  Fabrik  abzuleiten.  "Tatsächlich  hat  aller- 
dings  die  Ausbildung   der  kapitalistischen  Pro- 

duktionsweise Hand  in  Hand  mit  der  Ausbreitung 
des  gewerblichen  Großbetriebs  ihren  Einzug  in 
das  Wirtschaftsleben  gehalten.  Trotzdem  darf 
aber  der  Kapitalismus  nicht  ohne  weiteres  mit 
der  Verlags-  und  der  Fabrikindustrie  identifi- 

ziert werden.  Die  gewerblichen  Betriebsformen 
des  Verlags  und  der  Fabrik  sind  zunächst  nur 
bestimmte  Erscheinungen  in  der  produktions- 

technischen Organisation  des  Wirtschaftslebens 
und  können  als  solche  mit  einer  sehr  verschie- 

denen sozialökonomischen  Verfassung  desselben 
verbunden  sein.  Eine  Fabrik  bleibt  eine  Fabrik, 
gleichviel  ob  sie  sozialökonomisch  als  Unter 
nehmung  organisiert  ist  und  dadurch  der  kapi- 

talistischen Produktionsweise  zugehört,  oder 
ob  sie  einem  sozialistischen  Gemeinwesen  ein- 

geordnet ist.  Sie  ist  zunächst  weiter  nichts  als 
eine  Form  des  gewerblichen  Großbetriebs  und 
zwar  diejenige  Form,  bei  der  alle  beschäftigten 
Arbeiter  an  eine  einheitliche  Arbeitsordnung, 
an  die  Einhaltung  bestimmter  Arbeitszeiten  usw. 
gebunden  sind.  Der  Verlag  (Hausindustrie)  da- 

gegen ist  diejenige  Form  der  gewerblichen  Pro- 
duktion im  Großen,  bei  der  die  Einzelarbeiter 

in  bezug  auf  die  wichtigsten  Punkte  der  Arbeits- 
bedingungen, insbesondere  Dauer  und  Ein- 

teilung der  Arbeit,  die  Arbeitsstätte  usw.  ihre 
Selbständigkeit  behalten:  Geht  man  von  dieser 
Auffassung  des  Wesens  des  Verlags  und  der 
Fabrik  aus,  dann  erkennt  man  sofort,  daß  das 
Aufkommen  der  großgewerblichen  Betriebs- 

formen, wie  überhaupt  die  Umbildung  des 
Wirtschaftslebens  zur  Warenproduktion,  zwar 
eine  Voraussetzung  der  Entstehung  des  Kapi- 

talismus war,  daß  hierdurch  aber  der  Kapitalis- 
mus selbst  noch  nicht  unmittelbar  geschaffen 

worden  ist.  Der  Kapitalismus  ist  vielmehr  erst 
dadurch  entstanden,  daß  sozusagen  in  Realunion 
mit  dem  Aufkommen  des  gewerblichen  Groß- 

betriebs auch  die  Unternehmung  zur  tvpischen 
sozialökonomischen  Organisationsform  des  Wirt- schaftslebens wurde. 

3.  Die  Unternehmung  und  der  Kapi- 
talismus. Um  das  Wesen  der  Unternehmung 

und  den  Anteil,  den  sie  an  der  Entstehung 

des  Kapitalismus  gehabt  hat,  zu  ver- 
stehen, muß  man  von  folgenden  Erwägungen 

ausgehen.  Mit  jeder  Produktion  ist  not- 
wendig ein  doppeltes  Risiko  verbunden. 

Einmal  das  Risiko,  daß  die  Produktion  tech- 
nisch mißlingt,  daß  der  Aufwand  von  Roh- 

stoffen, Arbeitsleistungen  usw.  quantitativ 
oder  qualitativ  nicht  das  gewünschte  Ergebnis 
liefert.  Zum  anderen  das  Risiko,  daß  die 

Produktion,  wenigstens  soweit  sie  eine  Pio- duktion  für  fremden  Bedarf  ist,  auch  wenn  sie 

technisch  gelingt,  doch  wirtschaftlich  fehl- 
schlägt, daß  die  hergestellten  Produkte  nach 

ihrer  Fertigstellung  nicht  mehr  dem  erwarteten 

Bedarf  begegnen  und  auf  Absatzschwierig- 
keiten stoßen.  In  bezug  auf  diese  Verlust- 

gefahren, die  jeder  Produktion  unweigerlich 
anhaften,  steht  nun  in  der  individualistischen 
Wirtschaftsordnung  von  vornherein  fest, 
daß  sie  nicht  vom  Staate,  sondern  von  den 

einzelnen  Bürgern  getragen  werden  müssen. 

Zur   Tragung   des   Risikos   der   Produktion 
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kann  die  individualistische  Wirtschaftsord- 
nung alter  wieder  in  zweifacher  Weise  orga- 

nisiert sein.  Die  Privaten,  die  das  Risiko 
der  Produktion  tragen,  können  entweder 
sein  einzelne  Produzenten,  die  auf  eigene 
Rechnung  und  Gefahr  für  fremden  Bedarf 
Waren  oder  Leistungen  herstellen,  oder  auch 
zur  LOsung  dieser  Aufgabe  können  sich  Ver- 

einigungen von  Konsumenten  bilden,  die 
die  Errichtung  von  allerlei  Werkstätten  in 
die  Hand  nehmen  und  darin  für  den  Bedarf 

ihrer  Mitglieder  produzieren  bissen.  Hier- 
auf beruht  die  Unterscheidung  von  erwerbs- 

wirtachaftlicher  und  konsumgenossenschaft- 
licher Produktionsweise.  Wo  die  eiwerbs- 

wirtachaftb'che  Produktionsweise  herrscht, da  üben  ehmen  es  einzelne  Produzenten, 
dem  Sireben  nach  Gewinn  geleitet,  das 
0  der  Produktion  zu  tragen.  Bei  der 

konsumgei  ossenschaftliohen  Produktions- 
ist die  Möglichkeit  ausge- 

schlossen, daß  jemand  an  der  Befriedigung 
des  Bedarfs  dritter  Personen  einen  Gewinn 
macht,  sie  ist  sozusagen  eine  Bedarfsdeckung 
zum  Selbst koster.pn 

Als   nun   die    im    letzten    Abschnitt    an- 
tete    Entwicklung    einsetzte,    die    zur 

Loslösung    von    immer   mehr   gewerblichen 
Arbeitsgebieten    von    der    Hauswirtschaft 
führte,  da  war  das  Wirtschaftsleben  gleich- 

er die  Wahl  gestellt,  ob  es  den  Wej 
der  erwerbswirtschaftlichen   oder  aber  den 
dei  konsumgenossei  schaftlichen  Pioduktions- 

i  lle.    Nach  kurzem  Zögern  hat 
h  für  die  erwerbswirtschaftliche  Pro- 

duk'  chieden.     Di  d  auch  das 
At.il.  1 1  Koi  M.n,'.  in.  Jahrh. 

rherrschaft,  die  der  Erwerbs- 
efallen   war,    nichts    Wesent- 

•  .  l  >ie  von  Konsi  m- 
I  richteten   |:  teilen 

da,  wo  t.  rkste 

...      |  |        |  ;.l  |  i  f       wie      in 
■  1 1  l.-.i  d,  nur  kleb  e 

roi    di  m 
erten      Wir  i  • dar. 

• 

I  lr<  ß- 

i  r- I 
durch   di> 

kr&ftc 

duk; 
I 

V.  • 

teib'gt.  An  sich  ist  ja  auch  eine  derartige 
Verfassung  eines  Großbetriebs  auf  dem  Boden 
der  erwerbswirtschaftlichen  Produktions- 

weise denkbar,  daß  alle  Personen,  die  mit 
Arbeit  oder  Kapital  an  ihm  beteiligt  sind, 
auch  in  gleicher  Weise  an  dem  Risiko  der 
Produktion  teilhaben.  Zur  Verwirklichung 

gelangt  dieser  Gedanke  in  der  sog.  Arbeiter- 
produktivgenossenschaft,  mit  der  in  allen 
Industrieländern  Versuche  angestellt  worden 
sind,  im  ganzen  sogar  in  gar  nicht  geringer 
Zahl.  Die  Arbeiterproduktivgenossenschaft 
bedeutel  im  Gegensatz  zur  Konsumgenossen- 

schaft ebenfalls  eine  Erwerbswirtschaft,  aber 
eine  Erwerbswirtschaft,  die  den  Gegensatz 
zwischen  Unternehmern  und  Lohnarbeitern 
nicht  kennt.  Die  Arbeiter  eines  Betriebs 
sind  bei  ihr  zugleich  seine  Unternehmer, 

sie  tragen  gemeinsam  das  Risiko  der  Pro- duktion and  ihnen  steht  demgemäß  auch  die 
Entscheidung  über  die  Leitung  des  Betriebs 
zu.  Allein  die  Arbeit  erproduktivgenossen- 
Bchaft  ist  im  praktischen  Wirtschaftsleben 
über  das  Stadium  des  Experiments  nicht 
recht  hinausgekommen,  ihre  Geschichte  ist 
eine  einzige  Kette  von  Mißerfolgen.  Und 
zwar  ist  das  Scheitern  des  produktivgenos6en- 
schaft liehen  Gedankens  in  der  Praxis  in 
erster    Linie    zurückzuführen    auf   die    ver- 

nisvollen  Bückwirkungen,  die  der  dieser 
sozialökonomischen  Organisationsform  eigen- 

tümliche Mangel  an  Disziplin  auf  die  ge- 
schäftlichen Erfolge  der  produktivgenoBsen- 

Bchaftlichen  Betriebe  ausübte.  Wie  die 

Konsumgenossenschaft  neben  der  Erwerbs- 
Wirtschaft  nur  einen  bescheidenen  Platz  im 
Wirtschaftsleben  sich  zu  erobern  vermochte, 
ebei  so  oder  sogar  in  loch  viel  stärkerem 
Maße  hat  die  Arbeiterproduktivgenossen- 
Bchafl  vor  der  Unternehmung  zurücktreten 

i  n.     Zum    Wesen  der    [Interne!  mung 
I  hörl  (  B  dal. ei,  dafi  dl      B     ko,  dafl  mit  der 
Produktion  für  fremden   Bedarf  stets   ver- 

knüpft ist,  nur  von  sim  in  Ti  il  der  an  ihr  mit 
Arbeil  oder  Kapital  beteiligten  Personei    e- 

i  wird.  J  *ii  die  « s  tragen,    u  d 
eben  die  oder  der  Unternehmer.  Der  Unter- 
i-el  nur  ist  also  b  ahn  D<  ben  i  J  ii  lex 

dei    Produktion    tur    andere, 
darin  i    Erweitei  ui        egenül  er  der 

ben    Erwerbswirtschaft,   bei   der  die 
Produktion  füi  fremden  Bedarf  im  Wesent- 

lichen i.ur  mit  dei  eigenen  Arbeitskraft  und 

pitaJ  I  Hin  I  en  wird.     I  i  r ■  I  i    m  :  i  [mäßig   auch   fn  n |de 
i.i  d    fn  mde    Ai  i  eitskrifte   rai 

Produktion  um  tu  ran,  nnd  •  r  verpflii 

lur   ihre    Milwilkui  :      I     I         '<<    n\    ial  lin, i. .  ..    •  ■  ■  darauf, 
Gewim    odei    Vermal 
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nimmt  das  Risiko  der  Produktion  für  andere, 
so  hat  das  aber  selbstverständlich  nicht  die 
Bedeutung,  daß  durch  den  Unternehmer 
überhaupt  jedes  Risiko  für  die  anderen 
Geldgeber  und  für  die  in  der  Unternehmung 
tätigen  Arbeiter  beseitigt  wird.  Allein  das 
Risiko,  das  diese  Personen  laufen,  ist  ein 
ganz  anderes,  und  zwar  ist  es  eben  infolge 
des  Dazwischentretens  des  Unternehmers  er- 

heblich verringert.  Denn  das  Wesentliche  der 
wirtschaftlichen  Stellung  des  Unternehmers 
zu  seinem  Unternehmen  liegt  darin,  daß  für 
das  eigene  Kapital  des  Unternehmers  und 
ebenso  auch  für  seine  Arbeitsleistung  über- 

haupt erst  dann  eine  Vergütung  abfällt, 
wenn  die  Lohnarbeiter  die  ausbedungene 
Entschädigung  für  ihre  Arbeitsleistungen 
und  die  fremden  Geldgeber  die  vereinbarte 
Verzinsung  für  die  dargeliehenen  Summen 
erhalten  haben.  Von  praktischer  Bedeutung 
wird  das  vor  allem  in  solchen  Jahren,  in 
denen  das  Unternehmen  ganz  ohne  Gewinn 
oder  gar  mit  Verlust  abschließt.  Da  tritt 
klar  zutage,  was  für  eine  wichtige  Vorzugs- 

stellung dem  fremden  Kapital  und  der  fremden 
Arbeit  vor  dem  eigenen  Kapital  und  der 
eigenen  Arbeit  des  Unternehmens  dadurch 
eingeräumt  ist,  daß  sie  auf  jeden  Fall  An- 

spruch auf  die  vereinbarte,  der  allgemeinen 
Lage  des  Arbeits-  bzw.  des  Kapitalmarktes 
entsprechende  Vergütung  erheben  können, 
während  der  Unternehmer  mit  seinem  eigenen 
Kapital  und  seiner  eigenen  Arbeit  leer  aus- 
geht. 

Unter  den  Verhältnissen,  wie  sie  sich  seit 
dem  Ende  des  18.  Jahrh.  entwickelt  haben, 
seitdem  mit  dem  Aufkommen  des  Maschinen- 
besonders  des  Kraftmaschinenwesens  das 
stehende  Kapital  für  den  Betrieb  der 
meisten  Industriezweige  eine  außerordent- 

liche Bedeutung  gewonnen  hat,  steht  für  das 
Risiko,  das  der  Unternehmer  zu  tragen  hat, 
die  Verlustgefahr  für  das  Kapital  quantitativ 
durchaus  im  Vordergrunde.  Insofern  drückt 
die  Bezeichnung  „kapitalistische  Produktions- 

weise" etwas  ganz  Richtiges  aus.  Das  Risiko, 
das  mit  der  Produktion  gegenwärtig  ver- 

bunden ist,  trifft  vor  allem  das  Kapital. 
Und  in  ganz  besonderem  Maße  wiederum  gilt 
das  von  den  sog.  unpersönlichen  Unter- 

nehmungsformen, wie  der  Aktiengesellschaft, 
in  denen  dem  Kapital  eine  selbständige,  von 
der  Ausübung  der  Funktion  der  Betriebs- 

leitung getrennte  Stellung  angewiesen  ist. 
Hier  wird  der  größte  Teil  der  Unternehmer- 
Arbeit,  soweit  sie  mit  der  Betriebsleitung 
zusammenhängt,  von  bezahlten  Angestellten, 
Direktoren,  verrichtet,  das  Kapital  dagegen 
ist  auf  die  Übernahme  des  Produktions- 

risikos beschränkt.  In  der  Aktiengesell- 
schaft, der  „anonymen"  Unternehmungs- 

form, wie  man  in  den  romanischen  Ländern 
sagt,  und  dem  mit  ihr  zusammenhängenden 

„Effektenkapitalismus"  findet  daher  die 
kapitalistische  Produktionsweise  ihren  be- 

zeichnendsten   Ausdruck. 
Damit  sind  die  einzelnen  Bestandteile, 

aus  denen  der  Kapitalismus  sich  zusammen- 
setzt, erläutert.  Kapitalismus  ist,  wie  sich 

aus  dem  Gesagten  ergibt,  nichts  anderes  als 
eine  zusammenfassende  Bezeichnung 
für  eine  individualistische  Wirt- 

schaftsordnung, die  produktionstech- 
nisch durch  den  Grad  der  Arbeits- 

teilung, der  vorhin  als  „Warenpro- 
duktion" bezeichnet  wurde,  sowie 

sozialökonomisch  durch  die  Vorherr- 
schaft der  Unternehmung  bestimmt ist. 

4.  Die  Entstehung  des  Kapitalismus. 
Die  einzelnen  Bestandteile  des  Kapitalismus, 
die  im  vorhergehenden  unterschieden  wurden, 
haben  ein  sehr  verschieden  hohes  Alter  auf- 

zuweisen. Uralt  ist  vor  allem  das  individua- 
listische Rechtssystem  in  seinen  Grundzügen. 

Die  Theorie,  daß  bei  den  europäischen  Kultur- 
völkern der  Einrichtung  des  Privateigentums 

eine  Zeit  vorangegangen  sei,  in  der  bei 
ihnen  ein  ursprünglicher  Bodenkommunismus 
geherrscht  habe,  wird  ja  jetzt  mehr  und  mehr 
aufgegeben  und  das  Privateigentum  am 
Grund  und  Boden  wird  an  die  Spitze  der 
Entwicklung  gestellt.  Und  in  der  Tat,  wo 
uns  in  der  Geschichte  eine  Ordnung  des 
Wirtschaftslebens  entgegentritt,  die  schon 

den  Namen  einer  „staatlichen"  Ordnung  ver- 
dient, da  ist  sie  regelmäßig  durch  die  Aner- 

kennung der  Institution  des  Privateigen- 
tums gekennzeichnet,  mag  auch  das  Grund- 

eigentum anfänglich  überall  nur  sehr  schwer 
beweglich  gewesen  sein. 

Bei  der  wirtschaftlichen  Freiheit,  die  wir 
oben  als  die  zweite  notwendige  Konsequenz 
des  individualistischen  Rechtssystems  be- 

zeichneten, scheinen  die  Dinge  zunächst 
allerdings  wesentlich  anders  zu  liegen.  Sie 
scheint  auf  den  ersten  Blick  viel  jüngeren 
Ursprungs  zu  sein  als  das  Privateigentum. 
Die  Auffassung  ist  weitverbreitet,  die  wirt- 

schaftliche Freiheit  habe  erst  seit  dem  Ende 

des  18.  Jahrh.  ihren  Einzug  in  das  Wirt- 
schaftsleben gehalten.  Und  in  der  Tat  macht 

das  „System  der  freien  Konkurrenz",  das damals  eingeführt  wurde,  den  Eindruck,  einer 
ganz  anderen  Rechtsordnung  des  Wirt- 

schaftslebens anzugehören  als  das  System 
der  wirtschaftlichen  Gebundenheit,  das  bis 
dahin  geherrscht  hatte  und  das  vor  allem 
durch  die  Zunftverfassung  auf  gewerblichem 
Gebiete,  obrigkeitliche  Preistaxen,  überhaupt 
behördliche  Regelung  des  Verkehrs  mit  Nah- 

rungsmitteln, Privilegierung  einzelner 
großer  Handelsgesellschaften,  Verbot  gewerb- 

licher Koalitionen,  Kleiderordnungen  usw. 
gekennzeichnet  war,  um  nur  einige  Haupt- 

punkte der  in  iriiheren  Jahrhunderten  all- 
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gemein  üblich  gewesenen  staatlichen  Ein- 
mischung in  das  Wirtschaftsleben  zu  nennen. 

Ks  ist  daher  wohl  zu  verstehen,  wenn  sich 
die  Auffassung  festsetzte,  es  handle  sich  bei 
dem  System  der  freien  Konkurrenz  am  eine 
ganz  neue  Wirtschaftsordnung;  damals  sei 
Oberhaupt  zum  ersten  Haie  das  System  der 
Freiheit  an  die  Stelle  des  Systems  des  Zwangs 
und  der  obrigkeitliehen  Bevormundung 
setzt  worden.  Bei  I  aherem  Zusehen  erweist 
sieh  diese  Auffassung  aber  doch  als  unhalt- 

bar. Die  Veränderungen,  die  damals  im  Ver- 
halten des  Staats  zum  Wirtschaftsleben  vor 

sich  gingen,  bedeuteten  nicht  die  Einführuni: 
einer  en  Wirtschaftsordnung,  son- 

dern vielmehr  nur  die  weitere  Steigerung  und 
Ausgestaltung   eines    Grundbestandteils  der 

»cbei  d   gewesenen   Wirt- 
ftsordnung.     Oder  wie  ich  es  schon  an 

anderer    Stelle   formuliert    habe:    „Was   wir 
röhnlich  schlechthin  als  Einfuhrung  des 

eins    der    freien    Konkurrenz   be- 
i  amlich    die    auf    Betreiben    des 

ökonomischen     Liberalismus     vor     hundert 
Jahren  vorgenommenen  Reformen  des  Wirt- 
lehaftarechtfl    im    freiheitlichen    Sinne,    das 
war  im  Grunde  gar  nichts  prinzipielles  Neues, 
-ondern  es  war  nur  eine  besondere  Aus- 

an   sich  schon  uralten 
individualistischen       Rechtssystems, 
seine    Befreiung    nämlich    von    einer    Reihe 
von  Bind  e  bisher  gegolten  hatten. 

Rieht  i  zip  tU'<  Individualismus 
i   in  das  Gesell- 

tthrl   worden,  boi  dem  es 
fiel  nur  di  Schrat  ken,  von 
denen   bis  dahin  die  B'  reiheit  der 

en  war." der    Erörterung    dieses 
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an  der  Wende  vom  18.  zum  19.  Jahrh.  Der 
von  der  neuen  Produktionsmitteltechnik 
geforderte  Großbetrieb  bedurfte  für  seine 
Entwicklung  weitgehender  Bewegungsfreiheit. 
Diese  ihm  zu  verschaffen,  war  die  Aufgabe 
der  seit  dem  Zeitalter  der  großen  franzö- 

sischen Revolution  durchgeführten  Reformen. 
In  diesen  Reformen  aber  überhaupt  erst  die 

Schöpfung  der  individualistischen  Wirt- 
schaftsordnung zu  erblicken,  ist  ein  großes 

Mißverständnis.  Diese  war  in  ihren  Grund- 
bestandteilen längst  vorhanden  und  wurde 

durch  die  Aufhebung  der  allmählich  ent- 
standenen Bindungen  gleichsam  nur  in 

ihrer  reinen  Gestalt  wiederhergestellt. 

Bezieht  man  den  Ausdruck  Kapitalismus 
nur  auf  die  Veränderungen,  welche  das  Vor- 

dringen des  Großbetriebs  und  der  Unternehmung 
im  Wirtschaftsleben  hervorgerufen  hat,  so  ist 

es  ja  eher  gerechtfertigt,  wenn  man  den  Kapi- 
talismus als  ein  relativ  junges  Gebilde  ansieht. 

Aber  auch  hier  darf  man  nicht  übersehen,  daß 
das,  was  man  als  kapitalistische  Produktions- 

weise im  engeren  Sinne  bezeichnet,  nämlich 
eine  bestimmte  sozialökonomische  Verfassung  der 
Großbetriebe,  doch  durchaus  organisch  auf  dem 
Boden  der  alteren  Wirtschaftsformen,  die  sich 
in  Jahrhunderten  entwickelt  hatten,  entstanden 
ist  und  keinen  Bruch  mit  der  vorangegangenen 
Wirt8chaftBentwicklung  bedeutet,  sondern  nur 
eine  Steigerung  von  Einrichtungen  und  Ansätzen, 
die  in  den  älteren  Wirtschaftsformen  schon  längst 
vorhanden  waren.  Namentlich  die  hauptsächbeh 
von  Sombart  vertretene  Auffassung  ist  daher 
als  gänzlich  unbegründet  abzulehnen,  es  habe, 

ehe  die  kapitalistische  Produktionsweise  ent- 
i  konnte,  sozusagen  erst  eine  neue  Spezies 

des  iiomo  sapiens  geboren  werden  müssen.  Nach 
Sombart  ist  die  Entstehung  dessen,  was  er  den 

„kapitalistischen  Geist"  nennt,  d.  h.  ein  rück- 
sichtsloses Streben  nach  Gewinn,  das  eigentlich 

Wesentliche  an  der  Entstehung  des  Kapitalis- 
mus. Erst  inuLite  der  Wille  /um  Kapitalismus 

da  sein,  ehe  iler  Kapitalismus  seihst  entstehen 

konnte.    l)er  kapitalistische  Geist  habe  sich  dann 
die    Unternehmung  als   seinen   Körper  gebaut. 

bedeutsame   psychologische    Veränderung 
■oll  Mch  aaeh  ihm  aber  erst  seit  dem  18.  Jahrh. 
angebahnt  haben,  und  zwar  zuerst  mit  in  Italien. 

im  Zeitalter  des  Prflhkapitalismns,  das  Beil  der 
Wende    lies    1.'..    und    16.    Jahrh.    einset/!,    breilet 

dann  der  kapital  t  immer  weiter 
.',d  im  19.  Jahrh.  erfahrt  er  seine  Steiget  ung 

zum  Hochkapitalismus. 

Dbei « legend  psychologische  Auf- 
i.apilalismu 

einzuwenden:  da-  Problem)  wie  aul  einmal  der 
dUtitl  he    <  f<  ist    und    der    Ki  weil. 

in  che  Mensi  hen  gefahren  seien  und  wobei  die 
i ii r   die   kapital  ation   als    Wirt- 

qualifizierten     liidn  iihit  n roßen    Teil    nur    ein 
i  problem  tdurch,  daß 

■     ■•   r    i 

kapital       eben 
Handwerk",     als     iwd 

I     cliiP  h     einen     tief,  t, 

•rirtschaitliche  '>■ 
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den.  Was  in  den  Büchern  so  streng  geschieden 
wird,  das  war  aber  im  Leben  durch  zahlreiche, 
unmerkliche  Uebergänge  miteinander  ver- 

bunden und  das  eine  ist  aus  dem  anderen  durch 
eine  allmähliche  Entwicklung,  die  nirgends 
Sprünge  gemacht  hat,  hervorgewachsen.  Nur  in 
der  Welt  der  Begriffe,  nicht  auch  in  der  wirk- 

lichen Welt  existiert  der  abgrundtiefe  Gegensatz 
zwischen  vorkapitalistischen  und  kapitalistischen 
Wirtschaftsmenschen.  Und  darum  brauchte,  als 
die  neuen  Wirtschaftsformen  «ich  auszubreiten 

anfingen,  auch  nicht  etwa  erst  ein  neuer  Men- 
schentypus geschaffen  zu  werden,  der  ais  ihr 

Träger  dienen  konnte.  Was  sich  damals  änderte, 
das  waren  viel  weniger  die  Anlagen  und  die 
Strebungen  der  Menschen,  als  die  äußeren  Ver- 

hältnisse, unter  denen  die  Menschen  ihre  An- 
lagen und  Fähigkeiten  betätigten.  Die  Eigen- 

schaften, welche  die  neue  Produktionsweise  vor- 
aussetzte, waren  vielmehr,  wie  wir  ruhig  an- 

nehmen können,  bei  zahlreichen  Individuen 

schon  immer  vorhanden  gewesen1). 
Die  eigentlich  treibenden  Kräfte  der 

Entwicklung  zum  Kapitalismus  sind  nach 
dem  Gesagten  —  in  diesem  Punkte  hat  die 
ökonomische  Geschichtsauffassung  recht  — , 
vor  allem  auf  dem  Gebiete  der  Technik  zu 
suchen.  Die  großen  Umwälzungen  in  der 
Technik  der  industriellen  Pioduktion  sowie 
des    Verkehrswesens    seit    dem    Ende    des 

')  So  habe  ich  meine  Bedenken  gegen  Som- 
barts  psychologische  Betrachtungsweise  des 
Kapitalismus  bereits  1910  in  meiner  Schrift  über 

„den  Unternehmerstand"  (S.  53)  formuliert.  Zu 
ganz  hiermit  übereinstimmenden  Ergebnissen 
ist  auch  G.  von  Below  bei  seinen  Untersuch- 

ungen über  die  Entstehung  des  modernen  Kapi- 
talismus gelangt  (Probleme  der  Wirtschafts- 

geschichte, 1920,  S.  411  ff.,  ferner  S.  491).  Ganz 
in  Uebereinstimmung  mit  dem  im  Text  Aus- 

geführten schreibt  neuerdings  auch  Diehl-  „Es 
scheint  mir  nicht  richtig  zu  sein,  das  Wesen 
des  Kapitalismus  in  einer  besonderen  geistigen 
Stimmung  zu  erblicken.  Das,  was  Sombart 
immer  wieder  als  typisch  für  den  kapitalistischen 
Geist  anführt,  das  Streben  nach  Gewinn,  Profit, 
Erwerbssinn  usw.,  das  sind  geistige  Stimmungen, 
wie  sie,  wenn  auch  in  verschiedenen  Abstufungen, 
immer  vorhanden  waren,  so  lange  es  überhaupt 
Privateigentum  gibt.  Im  ganzen  Altertum,  im 
Mittelalter  und  der  Neuzeit  sind  immer  die 
Menschen  als  Wirtschaltssubjekte  von  dem 
Streben  nach  Gewinn  und  Erwerb  beseelt,  so 
lange  durch  die  objektiven  Rechtsnormen,  d.  h. 
speziell  durch  die  Privateigentumsordnung  ihnen 
die  Möglichkeit  zum  Erwerb  gegeben  ist.  Hier 
gibt  es  nur  graduelle  Unterschiede,  aber  der 
Erwerbstrieb  und  das  Gewinnstreben  sind  keine 
prinzipiellen  Merkmale  des  sog.  Kapitalis- 

mus. .  .  Nicht  der  Geist  der  Eigensucht  und 
nicht  das  Machtstreben  und  Unternehmungsdrang 
haben  den  Kapitalismus  geschaffen.  Diese 
subjektiven  Momente  haben  immer  im  Wirt- 

schaftsleben eine  bedeutende  Rolle  gespielt, 
sondern  konkrete,  technische  und  soziale  Vor- 

gänge haben  erst  das  hervorgebracht,  was  man 

unter  Kapitalismus  verstehen  will."  (Schmollers 
Jahrbuch,  44.  Jahrg..  S.  210 ff.). 

18.  Jahrh.  sind  es  gewesen,  die  den  Anstoß 
dazu  gaben,  die  altüberkommene  individua- 

listische Wirtschaftsordnung  im  Sinne  der 
kapitalistischen  Produktionsweise  fortzu- 

bilden und  auszubauen.  Für  die  historische 
Betrachtung  liegen  die  Dinge  ja  scheinbar 
anders.  Da  mußten  erst  eine  Reihe  von 
Aenderungen  des  Wirtschaftsrechts  vor- 

genommen werden,  ehe  der  Großbetrieb  und 
die  Unternehmung  sich  ungehemmt  im 
Wirtschaftsleben  ausbreiten  konnten.  Das 
erweckt  dann  leicht  den  Anschein,  wie  wenn 
diese  Reformen  des  Wirtschaftsrechts  die 
treibende  Kraft  bei  der  Entstehung  des 
Kapitalismus  gewesen  seien.  Der  tiefer 
Blickende  wird  sich  dadurch  indessen  über 
den  wahren  Zusammenhang  der  Dinge  nicht 
täuschen  lassen.  Die  Bedürfnisse  der  neuen 
Technik  und  der  von  ihr  geforderten  neuen 
Betriebsformen  sind  es  in  Wahrheit  gewesen, 
die  die  Aenderungen  des  Wirtschai tsrechts 
erzwungen  haben,  die  dann  den  allgemeinen 
Uebergang  zum  Kapitalismus  ermöglichten. 
Stets  aber  ist  dabei  im  Auge  zu  behalten, 
daß  die  Umgestaltung  der  Technik  diese 
Wirkung  nur  haben  konnte,  weil  sie  sich 
innerhalb  einer  individualistisch  geregelten 
Gesellschaft  vollzog.  Das  individualistische 
Rechtssystem  ist  der  Mutterboden,  aus  dem 
der  Kapitalismus  seine  Kräfte  zieht  und 
ohne  den  er  gar  nicht  gedacht  werden  kann. 
Der  Individualismus  führt  aber  deshalb  mit 
innerer  Notwendigkeit  zum  Kapitalismus, 
weil  diejenigen  Organisationsformen,  die 
neben  dem  Kapitalismus  auf  der  Grundlage 
des  Individualismus  noch  möglich  sind,  die 
konsumgenossenschaftliche  Produktionsweise 
(Genossenschaftssozialismus)  sowie  die  Ar- 
beiterproduktivgenossenschaft,  in  bezug  auf 
wirtschaftliche  Leistungsfähigkeit  (rasche 
Befriedigung  neu  auftauchender  Bedürfnisse, 
Billigkeit  der  Produktion  vermöge  rationeller 
Ausnutzung  neuer  Erfindungen  usw.)  es  mit 
der  vom  Erwerbstrieb  geleiteten  Unter- 

nehmung nicht  entfernt  aufnehmen  können. 

II.  Die  sozialen  und  wirtschaftlichen 
Folgeerscheinungen  des  Kapitalismus. 
Wie  schon  in  der  Einleitung  angedeutet 

wurde,  geht,  wenn  die  Erscheinungen  der  kapi- 
talistischen Volkswirtschaft  besprochen  werden, 

die  Absicht  gewöhnlich  nicht  bloß  dahin,  sie 
aus  ihren  Bedingungen  abzuleiten,  sondern  zu- 

gleich ein  Werturteil  über  sie  zu  fällen,  den 
Maßstab  eines  Ideals  an  sie  anzulegen.  Je 
häufiger  in  einer  Abhandlung  der  Ausdruck 
Kapitalismus  gebraucht  wird,  um  so  sicherer  kann 
man  sein,  daß  in  ihr  nicht  reine  nationalökono- 

mische Theorie  getrieben,  sondern  Gesellschafts- 
kritik geübt  werden  soll.  Die  Unterlagen  für 

solche  Werturteile  werden  gewonnen  teüs  dadurch, 
daß  man  der  Schilderung  der  Zustände  im 
kapitalistischen  System  eine  Beschreibung  der 
vorkapitalistischen  Verhältnisse  gegenüberstellt, 
die  diese  im  Lichte  eines  goldenen,  von  allen 
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liebeln  des  Kapitalismus  noch  freien  Zeitalters 
erscheinen  Läßt,  teils  auch  dadurch,  daü  mau 
die  Maßstäbe  zur  Beurteilung  des  Kapitalismus 
einem  willkürlich  konstruierten  idealen  Ge- 
sellschaftszustande  entnimmt.  Bei  denen,  die 
sich  einem  solchen  [kamsflng  ihrer  Phantasie 
überlassen,  fehlt  dabei  gewöhnlich  eine  ernste 
und  eindringende  Untersuchung  darüber,  ob 
sich  die  am  Kapitalismus  gerügten  Mangel  über- 

haupt bei  irgendeinem  anderen  Gesellschafts- 
system  vermeiden   ließen   sowie,   welche  anderen 

Nachteile  dafür  dann  in  Kani  genommen  werden 
müßten.       Denn    euch    im    tiesellschaftslebon 

hat    es    ja    die    Natur    der    Dinge    meißi    so    ein- 
htet,  dafi  man  die  Vorteile  einer  Hinrichtung 

nicht  erlangen  kann,  ohne  auch  ihre  Nachteile 
mit  in  Kauf  zu  nehmen  Die  Kritik  am  Kapi- 

talismus,  die  auf  diese   Weise   zustande  kommt, 

i-t    immer   mit    großer   Vorsicht   aufzunehmen, 
•■>  auch   diejenige   Kritik,    welche    die  Ver- 

beit  auf  Kosten  der  Gegenwart  lobt. 
Eine  andere  Fehlerquelle  bei  der  Beurteilung 
Kapitalismus   besteht   darin,   daß   man  alle 

inungen,    die    sich    innerhall)    des    kapita- 
listischen   Systems   abspielen,   auch    als   durch 

den  Kapitalismus  selbst    hervorgerufen   ansieht. 
Weil   der   Kapitalismus  in   den    Ländern   europä- 

Kultur    in    der    Gegenwart    die    äußere 
lation  des   Wirtschaftslebens  maßgebend 

■nt.   deshalb  glaubt  man  überhaupt  alles, 
i   Wirtschaftsleben  ereignet,  und  die 

iie  es  eeigt,  auf  das  Konto 
Kapitalismus  setzen  zu  Können.     Die  Be- 

rechtigung, mit  der  das  geschieht,  ist  aber  oft 
eine  sehr  fragwürdige.      So   können   z.   B.   die 

unter  denen  die  Völker  Mitteleuropas  nach 
dem    Well  leiden    haben,    unmöglich 
als  d  ler  Herrschaft  des  Kapitalismus 
aufg.  •  und   nicht    die   Folge 

i  rn  die  Folge  der  gegen- 
lage,    wie    sie    der    lange 

WaffenstÜlsl  and  noch 
adliche   Blockade   und  die 

d.-r    Prii  <•    in 
bei    Z  .  ■   iiden  in 

laffen  haben.    Auch  durch 
ein  .'•.  D  System  würde 
an  haftslage     nichts 
Wete  :  werden  können.    El 

i  anerfreulichen  und  häß- 
im  Wirtschaftsleben   d>-r 

dei  Schleich- 
i  Kapitelis* mu«   zur    I  Bind   nicht 

sowohl    P  in    dem 
komi  ■  ißland      blüht      der 

lern  eher  noch 
Mitteleuroi 

al<    \ .  itlichon 

auf  ■    ein- 

gefill 

'.'.arlung     d  hall     mit 

■ 
nicht   als    ■ 

:.»inung   angesehen   werden 

in    der   Welt    des    Kapitalismus    etwas    Patho- 
logisches. Wenn  hier  die  wirtschaftlichen  und  sozialen 
Folgeerscheinungen  des  Kapitalismus  einer  kurzen 
Betrachtung  unterzogen  werden  sollen,  so  be- 

schränken wir  uns  daher  auf  solche  Erschei- 
nungen, die  dem  normalen  Verlauf  der  kapi- 

talistischen Entwicklung  angehören,  wie  er 
durch  die  wirtschaftlichen  und  sozialen  Zu- 

stände der  Vorkriegszeit  charakterisiert  ist. 
Und  auch  bei  den  hierher  gehörigen  Erschei- 

nungen wird  noch  zu  prüfen  sein,  inwieweit 
sie  speziell  nur  dem  Kapitalismus  eigentümlich 
sind  oder  aber  als  allgemeine  Erscheinungen  der 
menschlichen  Wirtschaft  sich  darstellen,  an 
denen  auch  ein  Uebergang  zum  Sozialismus  nichts 
Wesentliches  zu  ändern  vermöchte.  Eine  voll- 

ständige und  systematische  Analyse  des  kapita- 
listischen Systems  kann  hier  natürlich  nicht 

vorgenommen  werden,  es  muß  genügen,  einige 
besonders  hervorstechende  wirtschaftliche  und 
soziale  Seiten  des  Kapitalismus,  und  zwar 
namentlich  solche,  die  ihm  von  der  Kritik  als 
Mängel  vorgehalten  werden,  zu  beleuchten. 

1.  Der  Klassenaufbau  in  der  kapita- 
listisch organisierten  Gesellschaft.  Mit 

dem  Vordringen  des  Großbetriebs  und  der 

Unternehmung,  wie  er  den  Kapitalismus 
kennzeichnet,  breitet  sich  zugleich  eine  be- 

stimmte soziale  Gliederung  immer  stärker 

in  der  Bevölkerung  aus.  Der  Kapitalismus 
ftlhrt  überall  zu  einer  Verminderung  des 

selbständigen  Mittelstandes  und  zu  einem 
Anwachsen  des  Lohnarbeiterstandes,  ftber 
dem  in  dem  Unternehmertum  eine  an  Zahl 

relativ  schwache  neue  wirtschaftliche  Aristo- 
kratie sieh  erhebt.  Nach  der  Auffassung 

des  marxistischen  Sozialismus  soll  die  Ver- 
drängung des  Kleinbetriebs  und  die  damil 

verbundene  Zerreibung  des  Mittelstandes 
Bogar  bis  zum  völligen  Untergang  *\r>  Klein- 

betriebs gehen,  und  zwar  gleichmäßig  auf 
allen  Hauntgebieten  der  Volkswirtschaft.  Die 
marxistische  Theorie  machte  in  bezog  auf 

die  Entwicklung  zun  Großbetrieb  Ursprung- 
lieh   keinen    \   ut  B]  1  cliied    /wischen    I  .andwirt  - 
sehaft  und  Gewerbe.  Die  Landwirtschaft 

sollte  nach  ibr  ebenso  dem  allgemeinen  Zuge 
zum  Großbetrieb  und  der  daraus  sich  er- 

den Kl  i  ierj  ichichtung  unterworfen  Min 
wie  dai  Gewerbe. 

An  der  Sozialist!  eben  Lehre  Übel  dal 

Verhältnis  der  Betriebsformen  und  die 

rüassensohichtung  in  der  kapital)  tischen 
Volk  rirt  chait  iind  indes  an  aul  Grund  der 

Beobachtungen,  die  im  letzten  halben  J.ihr- 
emaobl  werden  konnten,  wesent 

bebe  Einschränkungen  vorzunehmen.  !•  ur 
die  i  Ich  eine  allgemeini 

wirtschaftliche    [Jeberlegenheil    diu    Groß- 
betriebs,   die    notwendig   zur    Verdrängung 

abeti        fuhren  mußte,  überhaupt 
nicht   feststellen.     In   allen   Landern  Europal 

vielmehr  beobachten,  wie  der  Klein- 
betrieb   in    seinem    Besitzstande    liofa 
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gut  behauptet.  Ja  in  verschiedenen  Ländern 
hat  er  sogar,  unterstützt  durch  die  in  den 
letzten  Jahrzehnten  in  der  west-  und  mittel- 

europäischen Landwirtschaft  herrschende, 
weniger  dem  Getreidebau  als  der  Viehzucht 
günstige  Konjunktur,  seinen  Anteil  an  der 
landwirtschaftlich  benutzten  Fläche,  nicht 
unerheblich  vergrößern  können,  so  in  Deutsch- 

land in  der  Periode  von  1882-1907.  Auch 
im  Handelsgewerbe  kann  von  einer  all- 

gemeinen Entwicklungstendenz  zum  Groß- 
betriebe nicht  die  Rede  sein.  Hier  hat  zwar 

der  Großbetrieb  in  verschiedenen  Formen 

{Warenhäuser;  Filialengeschäfte;  Konsum- 
vereine) neuerdings  namentlich  in  den 

Großstädten  festen  Fuß  gefaßt.  Aber  der 
Ausbreitung  des  Großbetriebs  sind  dabei 
doch  gewisse  Grenzen  gezogen.  Nicht  bei 
jedem  Einkauf  kann  man  der  Nähe  der 
Bezugsquelle  entraten,  und  die  wirtschaft- 

liche Ueberlegenheit  des  Filialengeschäfts 
erscheint  einigermaßen  unsicher.  Aus  diesen 
Gründen  wird  sich  im  Handelsgewerbe  auch 
der  größten  Städte  das  kleine  selbständige 
Ladengeschäft  aller  Voraussicht  nach  immer 
in  sehr  erheblichem  Umfange  neben  den 
Warenhäusern  und  den  großen  Konsum- 

vereinen behaupten.  So  bleibt  als  die  eigent- 
liche Domäne  des  Großbetriebs  nur  das  Ge- 

werbe übrig.  Aber  selbst  im  Gewerbe  geht 
die  Entwicklung  doch  nicht  bis  zu  einer 
völligen  Ausrottung  des  Kleinbetriebs.  Es 
gibt  eine  ganze  Reihe  von  Gewerbezweigen, 
namentlich  in  den  Nahrungsmittelgewerben 
und  im  Baugewerbe,  wo  die  Klein-  und 
Mittelbetriebe  sich  durchaus  lebensfähig 
neben  den  Großbetrieben  erweisen.  Nament- 

lich da,  wo  der  Bedarf  sich  nicht  normalisieren 
läßt,  sondern  ein  individueller  Bedarf  be- 

stehen bleibt,  ferner  auch  für  das  große 
Gebiet  der  Reparaturarbeiten  ist  der  Klein- 

betrieb existenzfähig.  Daß  in  allen  diesen 
Beziehungen  die  Dinge  anders  liegen,  als 
die  sozialistische  Theorie  über  den  Ent- 

wicklungsgang in  der  kapitalistischen  Ge- 
sellschaft ursprünglich  gelehrt  hatte,  das 

ist  schließlich  auch  in  den  Kreisen  des  marxi- 
stischen Sozialismus  selbst  unter  der  Wucht 

der  Tatsachen  anerkannt  worden.  Auf  der 
Anerkennung  dieser  Sachlage  beruht  vor 
allem  die  Wirkung  des  Buchs  von  Ed.  Bern- 

stein vom  Jahre  1899  über  „die  Voraus- 
setzungen des  Sozialismus  und  die  Aufgaben 

der  Sozialdemokratie",  durch  dessen  Er- 
scheinen die  revisionistische  Bewegung  im 

Marxismus  einen  so  starken  Anstoß  erhalten 
hat. 

Wenn  aber  der  Großbetrieb  nicht  zu  der 
alles  beherrschenden  Stellung  berufen  ist, 
die  man  ihm  früher  vielfach  zuschrieb,  dann 
ist  auch  nicht  darauf  zu  rechnen,  daß  der 
Lohnarbeiterstand,  das  Proletariat,  in  der 
kapitalistischen    Gesellschaft    zu    einer    so 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschat'ten.    4.  Aufl.    Bd.  V 

überwältigenden  Mehrheit  in  der  Gesamt- 
bevölkerung gelangt,  wie  das  Proletariat 

selbst  und  seine  politischen  Führer  sie  für 
sich  erwarteten.  Höchstens  in  überwiegenden 
Industriestaaten,  in  Ländern,  die  unter 
dem  Einfluß  der  Verhältnisse,  wie  sie  bis 
zum  Kriegsausbruch  1914  in  der  Weltwirt- 

schaft herrschten,  eine  einseitig  industrielle 
Entwicklung  einzuschlagen  begonnen  hatten, 
kann  der  Klassenaufbau  derGesellschaft  eine  so 
scharfe  Zuspitzung  erfahren.  Im  allgemeinen 
aber  erscheint  das  ausgeschlossen.  In  Län- 

dern, in  deren  Wirtschaftsleben  Landwirt- 
schaft und  Industrie  eine  annähernd  gleich- 
mäßige Entwicklung  aufweisen  — ,  und  das 

ist  doch  wohl  als  der  normale  Zustand  im 
Völkerleben  anzusehen,  während  die  Be- 

günstigung einzelner  Länder  durch  das 
Exportindustriesystem  nur  ein  vorüber- 

gehender Zustand  sein,  jedenfalls  nicht  die 
allgemeine  Regel  darstellen  kann  —  besteht 
alle  Aussicht,  daß  dem  selbständigen  Mittel- 

stand seine  starke  Stellung  im  Aufbau  der 
Gesellschaftspyramide  erhalten  bleibt.  Denn 
hier  hat  es  der  Staat  ganz  in  der  Hand,  durch 
geeignete  Maßnahmen  (innere  Kolonisation) 
die  Grunbesitzverteilung  so  zu  gestalten, 
daß  dem  Kleinbetrieb  in  der  Landwirtschaft 
ein  erhebliches  Uebergewicht  gesichert  wird. 
Und  dahin  geht  ja  auch  in  der  Gegenwart 
der  allgemeine  Zug  der  Zeit.  Nichts  ist  so 
charakteristisch  für  die  Entwicklung  auf 
wirtschaftspolitischem  Gebiete  nach  dem 
Weltkrieg  als  das  allgemeine  Drängen  nach 
Reformen  der  Agrarverfassung,  die  dazu 
dienen  sollen,  den  Großbetrieb,  wo  er  noch 
stärker  vertreten  ist,  zurückzudrängen,  wenn 
nicht  ganz  zu  vernichten.  In  ganz  Ost- 

europa, sowohl  in  Rußland  selbst  als  in  den 
zahlreichen  neuen  Staaten,  die  auf  dem 
Gebiete  des  ehemaligen  russischen  Reichs 
und  der  Donaumonarchie  entstanden  sind, 
sind  Reformen  nach  dieser  Richtung,  und 
zwar  vielfach  von  sehr  radikaler  Art,  im 
Gange.  An  dem  Siege  dieser  Bewegung 
ist  schon  jetzt  kaum  mehr  zu  zweifeln. 
Ihre  allgemeine  Bedeutung  für  den  Klassen- 

aufbau der  Gesellschaft  aber  beruht  darin, 
daß  auf  diesem  Wege  zum  großen  Teile 
Ersatz  geschaffen  wird  für  das,  was  der  Klein- 

betrieb und  der  selbständige  Mittelstand 
im  Gewerbe  durch  die  kapitalistische  Ent- 

wicklung zunächst  verloren  hatten.  Es 
wird  so  erreicht,  daß  auch  in  der  kapita- 

listisch organisierten  Gesellschaft  die  so- 
ziale Schichtung  der  Bevölkerung  nicht  die 

extreme  Gestalt  erhält,  die  der  Sozialismus 
als  notwendige  Folge  des  Kapitalismus  und 
als  Voraussetzung  für  den  Uebergang  der 
politischen  Herrschaft  an  die  sozialistischen 
Parteien  prophezeit  hatte. 

2.   Die   Einkommensverteilung   in   der 
kapitalistischen    Gesellschaft.       Mit    der 
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Umbildung  der  sozialen  Schichtung  der 
Bevölkerung,  die  das  Vordringen  des  Kapi- 

talismus hervorruft,  gehl  re  ;elmaßig  auch  eine 
sunehmendeDifferenzierungder  Einkommens- verhältnisse  Hand  in  Hand.  Das  Schwinden 
der  mittleren  Einkommensschiohten  braucht 

mit  der  Ausbreitung  des  Kapitalismus  aller- 
dings nicht  in  ebenso  starkem  Maße  ver- 

bunden eu  sein  wie  der  Ruckgang  des  selb- 
ständigen Mittelstands  seihst.  Denn  auf  dem 

Gebiete  der  Einkommenssohichtung  schafft 
der  Kapitalismus  für  die  selbständigen 
Existenzen,  die  er  im  Gewerbe  vernichtet, 
Belbet  einen  gewissen  Ersatz  durch  das  mit 
ihm  entstehende  technische  und  kaufmän- 

nische Beamtentum  der  großen  Unterneh- 
mungen. In  bezug  auf  ihre  Einkommensver- 

haltnisse  steht  die  neue  Klasse  der  Privat  - 
angeetellten  den  Bevölkerungsschichten,  die 

v  ordringen  des  Kapitalismus  zum  Unter- 
fang  verurteilt,  annähernd  gleich.  Die  Ein- 
ommenssohichtung  der  Bevölkerung  im 

sen  erfahrt  daher,  wie  insbesondere 

.1.  Wolf  und  später  G.  Schmoller  dar- 
getan haben,  durch  die  Ausbreitung  des 

Kapitalismus  nicht  so  tiefgehende  Verände- 
rungen, wie  man  sie  dem  Kapitalismus  zu- 

nächst nachgesagt  hatte.  Insbesondere  kann 
von  einem  völligen  Schwinden  der  mittleren 
Einkoinmensschichten  nicht  die  Rede  sein. 

N<  u  i.-t  an  der  Einkommensverteilung  in  der 
kapitalistischen  Gesellschaft  eigentlich  nur, 
daß  die  großen  Einkommen  in  ihr  eine  Höhe 
erreichen  und  auch  in  einer  Häufigkeit  vor- 

kommen, die  früheren  Wirtschaftsepochen 
■  bekanntos  waren. 

spezifisch  sozialistische    Kritik 
ilung  im  Kapitabs- 

en  hat,  das  ist  auch  nicht  so- 
.   die  zui  Differenzierung  der 

•  d  d     Zusammen- 
•  impfen    der    mittleren    Einkommen  - 

ttu!'  '  1 1 1  *  -  h  r  der  große   Umfang,  in talistischen    Gesell  chafl 

arf"  ommen  bezogen  wird.  Das 
umfangreichen  ar- ■  dem  Soziali 

d  mit  eim  r  Benachtoili  | 

der  ar- 1  ai-aehe  an    ich  ist 

ja   ri  .ii    mit    der    Ausbreitung ha; 

iii   der    \  ■    chaft 
in   I-iptii.  nd   Grundrente 

Kapi- 
daß 

riellen  Technik, 
U  zur 

■ 

Not- 

:••  Kapital 

in   allen    Hau:  i'roduklio: 

wältig  zu  vermehren.  Dieser  Steigerung  der 
Kapitalintensität  der  Volkswirtschaft  mußte 
naturgemäß  auch  ein  Anwachsen  des  Zinsen- 
einkommens  parallel  gehen.  Und  das  An- 

wachsen des  Grundrenteneinkommens  stellt 
sich  als  die  natürliche  Folge  davon  dar,  daß 
die  Ausbreitung  des  Kapitalismus  in  allen 
Ländern  auch  von  einer  raschen  Bevölke- 

rungsvermehrung begleitet  war.  Zunehmende 
Bevölkerungsdichte  führt  aber  normaler- 

weise auch  zu  einem  Steigen  der  Bodenrente. 
So  ist  es  an  sich  richtig,  daß  das  arbeits- 

lose Einkommen  in  der  modernen  Wirt- 
schaftsorganisation eine  erhebliche  Zunahme 

erfahren  hat.  Nun  kann  in  der  Tat  durch  die 
Existenz  eines  umfangreichen  arbeitslosen 
Einkommens  die  Lage  der  übrigen  Gesell- 

schaftsklassen unter  Umständen  ungünstig 
beeinflußt  werden,  es  braucht  dies  aber  nicht 
notwendig  der  Fall  zu  sein.  Welche  Wirkungen 
von  dem  arbeitslosen  Einkommen  ausgehen, 
das  hängt  vor  allem  von  seiner  Verwendung 
ab.  Verwenden  die  Personen,  denen  das 
Zinsen-  und  Renteneinkommen  zufließt,  diese 
Einkünfte,  im  ganzen  gesehen,  nicht  für 
ihren  persönlichen  Bedarf,  geben  sie  es  mit 
anderen  Worten  nicht  konsumtiv  aus,  sondern 
stellen  sie  es  immer  wieder  in  den  Dienst 

der  Kapitalbildung  und  -Vermehrung» 
so  braucht  die  Lage  der  übrigen  Klassen 
durch  das  arbeitslose  Einkommen  nicht 
beeinträchtigt  zu  werden.  Wenn  dagegen 
die  Bezieher  des  Kapitalzinses  and  der  Grund- 

rente ihr  Einkommen  ZU  einer  müßigen  und 
verschwenderischen  Lebensführung  ver- 

wenden, dann  besteht  allerdings  die  Gefahr, 
daß  die  eigentlich  arbeitenden  Schichten  der 
Bevölkerung  dadurch  in  ihrem  Einkommen 
verkürzt    werden.      Die    volkswirtschaftliche 
Unschädlichkeit  des  arbeitslosen  Einkommens 

hängt  also  davon  ab,  daß  jährlich  ein  dem 
mtbetrage  des  Zinsen  und  Grund- 

renteneinkommens annähernd  entsprechen- 
der Betrag  gespart   und  der    Kapitalbildung 
führt  wird.  1  i  diese  Bedingung  er- 

füllt        und  Bf  sprechen  manche  Anzeichen 
dafür,  daß    ie  in  den  modernen  Industrie- 

staaten ror  dem  Kriege  in  der  Tat  erfüllt 
war      ,   so  laßt   rieh  gegen    die    Existoni 

arbeitslo  sn  Einkommens  unter  sozialen 

■  btspunkten  eigentlich  nichts  ein- 
wenden.     „Die    Privatkapitalisten   erfüllen 

dann   ihr   Amt",   wie  <  |      el   M  einmal  aus- 
kokt  hat,  „zu  denselben  Bedingungen, 

wie   die  he    Gesellschaft    h    tun 
wurde".      Denn   auch  in   einer   lozialistischen 

Uschaft  werden,  •  Slkerung 
noch   fortfahrt,   sich   zu    vermehren    und    die 

■  nik  nicht  stillstobt,  jedes  Jahr  beträcht- 
liche Mittel  fur  die  Ausdehnung  und  Vervoll- 

kommnung der  Produktion  gebraucht    I  m 
lii   hierzu  i       ■  ■    Mittel  zu  beschaffen, 
auch    eine    .-uzia! 



Kapitalismus 595 

dem  Arbeiter  unmöglich  ein  Recht  auf  den 
vollen  Arbeitsertrag  einräumen,  sondern  der 
Arbeiter  muß  sich  notwendig  gewisse  Ab- 

züge vom  Arbeitsertrag  gefallen  lassen,  wie 
auch  K.  Marx  anerkannt  hat.  Sonst  wäre 
ja  die  Vermehrung  des  Kapitalbestandes  der 
Volkswirtschaft,  welche  jede  Ausdehnung 
der  Produktion  fordert,  ausgeschlossen.  Im 
gegenwärtigen  Wirtschaftssystem  ist  es 
hauptsächlich  das  Zinsen-  und  Rentenein- 

kommen, das  die  Funktion  hat,  die  Mittel 
für  den  wirtschaftlichen  Fortschritt  zu 
liefern,  insbesondere  für  diejenige  Erweite- 

rung der  Produktion,  die  durch  das  jährliche 
Wachstum  der  Bevölkerung  nötig  wird. 
Will  man  zu  der  Einrichtung  des  Renten- 

einkommens, die  mit  dem  Kapitalismus 
untereinander  verknüpft  ist,  kritisch  Stellung 
nehmen,  so  hat  man  also  in  erster  Linie  die 
Verwendung  dieses  Einkommens  zu  unter- 

suchen, inwieweit  es  —  natürlich  immer  nur 
im  ganzen  betrachtet  — ,  seiner  natürlichen 
Bestimmung,  der  Vermehrung  des  Real- 

kapitals der  Volkswirtschaft,  zugeführt  oder 
aber  konsumtiv,  vielleicht  gar  zu  Luxus- 

zwecken verwendet  wird.  Das  Urteil  über 
den  Kapitalismus  hängt  insofern  wesentlich 
von  dem  wirtschaftlich-moralischen  Verhalten 
der  besitzenden  Klassen  selbst  ab. 

3.  Arbeitslosigkeit  und  Kapitalismus. 
Zu  den  Hauptvorwürfen,  die  unter  sozialen 
Gesichtspunkten  gegen  den  Kapitalismus 
erhoben  werden,  gehört  vor  allem  auch  der, 
daß  er  die  Unsicherheit  der  wirtschaftlichen 
Existenz  für  die  arbeitenden  Klassen  ge- 

steigert habe.  Die  Ausbreitung  der  kapita- 
listischen Produktionsweise  bedeute  eine 

Erhöhung  der  Gefahr  für  den  Arbeiter, 
arbeitslos  zu  werden.  Nun  ist  in  der  Tat 
der  Kapitalismus  von  Erscheinungen  be- 

gleitet, die  ein  zeitweiliges  Anschwellen  der 
Arbeitslosenziffern  mit  sich  bringen.  Einmal 
hat  sich  in  ihm  die  Freiheit  des  Konsums, 
die  nach  dem  früherGesagten  eine  der  grund- 

legenden Rechtseinrichtungen  des  indivi- 
dualistischen Rechtsprinzips  ist,  zu  einem  oft 

außerordentlich  raschen  Bedarfs-  und  Mode- 
wechsel gesteigert.  Die  Rückwirkungen  dieses 

häufigen  Modewechsels,  der  übrigens  nicht  von 
den  Unternehmern  willkürlich  geschaffen  wor- 

den ist,  sondern  eng  mit  der  gesellschaftlichen 
Gliederung  der  Bevölkerung  im  kapitalisti- 

schen System  zusammenhängt  —  „die 
Mode  ist  der  beständige  vergebliche  Versuch 
der  oberen  Schichten,  sich  von  der  Allgemein- 

heit durch  eine  Neuerung  zu  unterscheiden" 
(Heyck)  — ,  treffen  die  Arbeiterbevölkerung 
unter  Umständen  schwer  und  verhängen 
über  große  Teile  von  ihr  langdauernde  Arbeits- 

losigkeit. Namentlich  die  einzelnen  Zweige 
der  Textilindustrie  sind  es,  die  in  ihrem  Be- 

schäftigungsgrad unter  demModewechsel  stark 
zu  leiden  haben.  Ebenso  wie  solche  plötzliche 

unberechenbare  Bedarfsverschiebungen  kann 
auch  das  stürmische  Tempo,  das  der  tech- 

nische Fortschritt  im  System  des  Kapitalis- 
mus leicht  annimmt,  oft  verhängnisvoll  für 

die  Arbeiterschaft  werden  und  große  Teile 
von  ihr  zu  einer  länger  währenden  Arbeits- 

losigkeit verurteilen. 
Der  Kapitalismus  kann  aber  auch  noch 

in  einer  zweiten  Hinsicht  als  die  Ursache 
einer  zeitweiligen  abnormen  Steigerung  der 
Arbeitslosenziffer  betrachtet  werden.  Seit- 

dem der  Kapitalismus  in  seiner  vollent- 
wickelten Form  seinen  Einzug  in  das  moderne 

Wirtschaftsleben  gehalten  hat,  also  auf  dem 
europäischen  Festlande  seit  etwa  hundert 
Jahren,  da  zeigt  der  Gang  des  Wirtschafts- 

lebens in  allen  stärker  industrialisierten 
Staaten  einen  eigentümlichen  Wechsel  zwi- 

schen Perioden  des  geschäftlichen  Auf- 
schwunges und  solchen  des  Niedergangs  oder 

der  Depression.  Aller  fünf  bis  acht  Jahre 
etwa  wird  der  Prozeß  des  regelmäßigen 
Wachstums  der  industriellen  Produktion 
unterbrochen  durch  Stauungen  und  Rück- 

schläge, die  je  nach  der  Plötzlichkeit  und 
Heftigkeit  des  Umschlags  der  industriellen 
Konjunktur  entweder  als  Krisen  oder  aber, 
bei  mehr  schleichendem  Verlauf,  als  De- 

pressionen bezeichnet  werden.  Dieser  perio- 
dische Wechsel  der  allgemeinen  industriellen 

Konjunktur  und  die  mit  ihm  verbundenen 
Krisenarbeitslosigkeit  werden  dem  Ka- 

pitalismus in  besonderem  Maße  zur  Vorwurf 
gemacht.  Und  in  der  Tat  hängt  dieser  eigen- 

tümliche Rhythmus  der  industriellen  Ent- 
wicklung eng  mit  der  Ausbreitung  des  Ka- 

pitalismus zusammen.  Er  ist  eine  Folge- 
erscheinung der  Bedeutung,  die  im  Zeitalter 

des  Kapitalismus  das  stehende  Kapital  für 
die  Industrie  erlangt  hat,  und  der  Art  und 
Weise,  wie  die  Bildung  des  stehenden  Kapitals 
vor  sich  geht.  Denn  eine  Aufschwungs- 

periodeist, wie  wir  im  Anschluß  anG.  Cassel1) ihr  Wesen  kurz  bestimmen  können,  nichts 
anderes  als  „einePeriode  besondererSteigerung 
der  Produktion  von  festem  Kapital,  eine 
Niedergangsperiode  oder  Depression,  eine 
Periode,  wo  diese  Produktion  unter  den 
früher  erreichten  Punkt  sinkt".  Daher 
kommt  es  auch,  daß  diejenigen  Produktions- 

zweige, in  denen  das  stehende  Kapital  der 
Volkswirtschaft  hauptsächlich  hergestellt 
wird  (Eisenindustrie,  Maschinenbau,  Bau- 

gewerbe usw.),  die  eigentlichen  Träger  der 
periodischen  Konjunkturschwankungen  im 
modernen  Wirtschaftsleben  sind  und  von 
ihnen  am  schärfsten  betroffen  werden.  Der 
Wechsel  in  dem  Umfang  der  Herstellung 
von  stehendem  Kapital,  der  dem  periodischen 
Konjunkturwechsel  in  der  Volkswirtschaft 
zugrunde  liegt,   ist  selbst  aber  wieder  die 

J)  Theoretische  Sozialökonomie. 
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Folge  der  Wechselwirkung,  die  zwischen 
der  Höhe  des  Zinsfußes  und  der  Unterneh- 

mungslust in  der  Industrie,  also  der  Neigung, 
bestehende  Betriebe  zu  erweitern  und  neue 

zu  gründen,  besteht. 

Ohne    Zweifel    gehört    die    Steigerang    der 
Häufigkeit     des     Bedarfswechsels,     sowie     die 
schärfere  Ausprägung  des  rh\  finnischen  Ver- 

laufs der  wirtschaftlichen  Umwicklung  mit  dum 

periodischen  Wechsel  /.wischen  Aufschwungs-  und 
Niedeirgangsperioden  wegen  der  damit  für  er- 

bebliche   Taue    der    Arbeiterschaft    verbundenen 

Folgen  in  den  sozial  unerfreulichen  Seiten  des 

Kapitalismus.  Wenn  der  Sozialismus  sich  des- 
halb vielfach  in  heftigen  Anklagen  gegen  den 

Kapitalismus  ergeht,  so  darf  die  objektive 
Beurteilung   der   Verhältnisse   aber   doch  auch 
folgende   Momente  nicht   übersehen: 

Einmal    heifit    es    die    Zustünde    des    vor- 
kapitalistischen  Zeitalters  ganz   unberechtigter- 

idealisieren,   wenn    man     -    und    solche 
Vorstellungen  stecken  doch  mehr  oder  weniger 
bewußt  hinter  den  Anklagen  gegen  den  Kapitalis- 

mus wegen  der  Arbeitslosigkeit,  die  er  von  Zeit 

•/u  Zeit  über  die  Arbeiterschaft  verhänge  —  sich 
dem  (Hauben  hingibt,  es  habe  vor  der  Ent- 

stehung des  Kapitalismus  einen  von  Störungen 
Verlauf  der  wirtschaftlichen  Entwicklung 
en.  Ein  solches  goldenes  Zeitalter  der 

Volkswirtschaft    hat    niemalt    existiert.       Die 

neu  der  wirtschaftlichen  Störungen  waren 
in  früheren  Jahrhunderten  vielfach  anderer  Art 

als  im  Zeitalter  des  Kapitalismus,  die  Störungen 
darum    aber    nicht    minder    Bchwer.       Im 

1         teil.     Es  genügt,  zum  Beweis  hierfür  an 
erinnern,  von  denen  auch 

urop      hen   Festlandes  noch 
bis  zum  Ende  des  LR,  Jahrb.  periodisch  heim- 

bt    worden   sind.     Erst  mit    Sflfe   des   AttS- 
rnen   Verkehrsmittel   sowie   der 

Kartoffelanbaus   sind   ja   die 

■  adgfiltig  überwunden 
u.     Wenn  in  froheren  Jahrhunderten  die 

Hauptfeldfruchten    ungünstig 
aber    auch    immer    sehr 

starke  Ruckwirkungen  auf  die  1  irerb- 
•    ■  mg,     l  lie  Bestellungen 

i  ■  A'erbe  ließen  dann  nach. 
Man      .  noefa    nicht    Arbeits- 
I  rn    Armut    und    Verdienstlo 

b    aber    Dm    die 

fnur   dali  <be   städtischen .Jen.   den 

U  Ibar    ver- 
■atwortUeh   ma  •  n.      Kur.- 
par  k<  inde  in  der Beziehung 

..   • 

rüber, 

Landstreicher,    •  nlich 
nannte,  in  vorkapitah  Inen 
1  uns 

damaJ*    vii 
DJ    darl    man    den    / ■ 

I 

Wflrbi 
nthi:.  .  ;iut. 

Wenn  im  Gefolge  von  Bedarfsverschiebungen 
oder  auch  beim  Umschlag  der  industriellen 
Konjunktur  Arbeitslosigkeit  in  größerem  Um- 

fange eintritt,  so  hängt  das  sehr  wesentlich 
stets  auch  damit  zusammen,  dali  der  Arbeiter 
heute  selbst  zu  bestimmen  das  Recht  hat,  an 
welchem  Orte  und  zu  welchem  Lohnsatze  er  ar- 

beiten will1).  Eine  Wirtschaftsordnung,  welche  die 
(iefahr  der  Arbeitslosigkeit  beseitigen  will, 
wird  nach  diesen  Richtungen  hin  notwendig 
dem  Arbeiter  starke  Beschränkungen  seiner 
Freiheit  auferlegen  müssen.  Insofern  kann  man 
die  Gefahr,  arbeitslos  zu  werden,  als  den  Kauf- 

preis bezeichnen,  den  der  Arbeiter  für  die  weit- 
gehende Freiheit  des  Arbeitsverhältnisses  be- 

zahlt, die  ihm  das  individualistische  Rechts- 
system gewährt.  In  einer  Wirtschaftsordnung, 

die  dem  Arbeiter  das  unbeschränkte  Recht  gibt, 
seine  bisherige  Stelle  zu  kündigen  und  ebenso 
unbeschränkt  darüber  zu  entscheiden,  ob  er 
eine  neue  ihm  angebotene  Stelle  annehmen  will 
oder  nicht  und  in  der  ebenso  auch  der  Unter- 

nehmer die  entsprechenden  Rechte  besitzt,  wird 
es  überhaupt  jederzeit  eine  gewisse  Zahl  von 
Arbeitslosen  geben.  Denn  auch  die  denkbar 
beste  ( Organisation  der  Arbeitsvermittlung  vermag 
es  nie  dahin  zu  bringen,  daß  die  Arbeiter,  die  aus 

irgendeinem  Grunde  ihre  bisherige  Stellung  auf- 
gegeben haben,  immer  sofort  da,  wo  offene 

Stellen  für  sie  vorhanden  sind,  wieder  eingestellt 
werden,  ohne  daß  dazwischen  eine  Zeit  der 

Arbeitslosigkeit  eintritt.  Daraus  erklärt  es  sich, 
dali  auch  in  der  Zeit  des  besten  Geschäftsgangs, 
wenn  in  der  Industrie  Hochkonjunktur  herrscht, 
von  der  Statistik  stets  ein  bestimmter  Prozent- 

satz der  Arbeiter  als  arbeitslos  ermittelt  werden 

wird,  der  allerdings  dann  kaum  viel  über  2%  hin* 
ausgehen  wird.  Die  Tatsache  des  beständigen  Vor* 
handenseins  einer  ..industriellen  Reservearmee" 
im  modernen  Wirtschaftsleben  darf  daher  auch 
nicht  etwa  als  ein  Reweis  dafür  aufgefaßt  werden, 
als  ob  aut  dem  Arbeitsmarkt  der  kapitalistischen 
Volkswirtschaft  das  Angebot  die  Nachfrage 
andauernd  übertreffe.  Vielmehr  können  gleich- 

zeitig im  ganzen  noch  mehr  Arbeitsstellen  un- 
besetzt   BOin,     als     Arbeitslose     voihandell     sind. 

Und  tatsächlich  ist  das  auch  auf  gewissen  Ge- 
bieten vielfach  der  Kall,  so  in  der  Landwirtschaft 

und  bei  den  hRusliohen  Dienstboten, 

Endlich  aber   i^t  drittens  auch  noch  dann 
zu  erinnern,  dali  auf  dem  Roden  des  individua- 

listischen  Rechtssystems  sehr  wohl  eine  MQde- 
der  mit  der  Arbeil  lo  igkeit  verbundenen 

Nachteile  tur  die  Arbeiterschaft  durch  Einfall 

rang  einer  Versichern]  Arbeit  losigkeil 
ii  ist,  wie  die  in  Großbritannien  seit  1911 

ergriffenen  Maßregeln  erkennen  D 

4.    Kapitalismus,    Arbeitsleistung    und 

Vulkbgesundheit.      Bin   weiterer    llauptvor- 
wurf,  der  in  lonalpolitieoher  Beziehung  gegen 
den  Kapitaliinu-  erhoben  wird,  i-t  der,  ufl 
du-  \rbeit-iiietboden  de-  Kapitalismus  häufig 

ner  übermäßigen  Anstrengung  der  Ar- 

D  '  ober  die  Bedeutung 
  gebührend  beachteten  Momei 

\ufl., 

,s.  112  ff.    ni.-  (.,1  jend  •*.  Irtlii  h 
im   Anschluß  an   das   dort    I 
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beiterschaft  führen  und  daß  dadurch  ein  vor- 
zeitiger Verbrauch  der  körperlichen  und  geisti- 

gen Kräfte  des  Arbeiters  eintritt.  Namentlich 
gegen  die  Arbeitsmethoden  der  nordamerika- 

nischen Industrie  ist  diese  Anklage  vielfach 
erhoben  worden,  insbesondere  auch  von 
europäischen  Beobachtern  amerikanischer 
Industrieverhältnisse,  wie  z.  B.  von  E.  von 
Philippovich  in  dem  Bericht  über  seine 
Keise  durch  Nordamerika.1)  Vermutlich 
hängt  es  mit  der  besonders  starken  Steige- 

rung des  Arbeitstempos  durch  die  Unter- 
nehmer in  Nordamerika  zusammen,  daß 

gerade  dort  auch  die  sog.  Ca-canny-Politik, 
d.  h.  das  Bestreben  der  Arbeiter,  mit  der 
Arbeitsleistung  zurückzuhalten,  schon  früh- 

zeitig unter  den  Hilfsmitteln  des  gewerk- 
schaftlichen Kampfes  eine  besondere  Be- 

deutung erlangt  hat.  Bereits  i.  J.  1903  hat 
man  es  in  den  Vereinigten  Staaten  für  nötig 
gehalten,  eine  amtliche  Erhebung  über  die 
Ca-canny-Politik  der  Gewerkvereine  im  In- 
und  Auslande  zu  veranstalten,  deren  Er- 

gebnisse in  dem  55.  Special  Beport  of  the 
Commissioner  of  Labor  (Washington  1904) 
niedergelegt  sind. 

So  sehr  zuzugeben  ist,  daß  in  der  kapi- 
talistisch organisierten  Volkswirtschaft  Ver- 

stöße gegen  die  Grundsätze  einer  richtigen 
„Menschenökonomie"  vorkommen  können, 
so  wird  man  sich  doch  auch  hüten  müssen, 
die  ganz  allgemeine  Anschuldigung,  die  oft 
dem  Kapitalismus  vorgehalten  wird,  daß  er 
zu  einem  Raubbau  an  der  menschlichen  Ar- 

beitskraft führe,  unbesehen  als  richtig  hinzu- 
nehmen. Man  darf  nicht  Erscheinungen, 

die  im  Zeitalter  des  ersten  Übergangs  zum 
Kapitalismus  unter  dem  Einfluß  besonderer 
Zeitumstände  namentlich  in  bezug  auf  die 
Kinder-  und  Frauenarbeit  hervorgetreten 
sind,  zum  Gegenstand  einer  dauernden  An- 

klage gegen  den  Kapitalismus  machen,  wie 
das  nicht  selten  geschieht.  Will  man  in 
dieser  Frage  zu  einem  objektiven  Urteil 
gelangen,  so  wird  man  davon  auszugehen 
haben,  daß  sich  in  dieser  Beziehung  im 
System  des  Kapitalismus  zwei  Interessen 
gegenüberstehen,  denen  beiden  bei  ruhiger 
Prüfung  der  Verhältnisse  die  grundsätzliche 
Berechtigung  nicht  wird  abgesprochen  werden 
können.  Einmal  gehört  es  zu  den  Aufgaben 
des  Unternehmers,  den  Arbeiter  zu  derjenigen 
Steigerung  seiner  Arbeitsleistung  zu  veran- 

lassen, welche  er  ohne  vorzeitige  Beeinträch- 
tigung seiner  Leistungsfähigkeit  und  seiner 

Gesundheit  dauernd  beizubehalten  imstande 
ist.  Daß  der  Unternehmer  das  tut,  gehört 
geradezu  mit  zu  den  Pflichten,  die  ihm  durch 
seine  Stellung  im  Wirtschaftsleben  auferlegt 
sind.    Auf  der  anderen  Seite  ist  es  das  un- 

J)  Volkswirtschaftliche  Wochenschrift,  Wien 
Nr.  1112  vom  20./IV.  1905. 

bestreitbare  Recht  der  Arbeiter,  nicht  nur 
die  Versuche  zu  einer  direkt  gesundheits- 

schädlichen Steigerung  des  Arbeitstempos 
von  seilen  der  Unternehmer  abzuwehren, 
sondern  auch  danach  zu  streben,  wie  das 
überhaupt  jeder  Verkäufer  zu  tun  berechtigt 
ist,  für  eine  möglichst  kleine  eigene  Leistung 
eine  möglichst  große  Gegenleistung  zu  er- 

halten. Es  liegt  dabei  in  der  Natur  der 
Dinge,  daß  es  zwischen  diesen  beiden  In- 

teressen öfter  zu  Konflikten  und  Zusammen- 
stößen kommen  muß,  und  es  kann  dabei 

auf  beiden  Seiten  gefehlt  werden.  Die  Unter- 
nehmer können  die  Arbeitsleistung  über  die 

oben  bezeichnete  Grenze  hinaus  zu  steigern 
versuchen.  Geschieht  das  längere  Zeit  mit 
Erfolg,  so  bedeutet  das  eine  unnötig  schnelle 
Abnutzung  des  Menschenmaterials,  einen 
Raubbau  an  der  menschlichen  Arbeitskraft, 
der  die  Interessen  der  Nation  schwer  verletzt. 
Halten  umgekehrt  die  Arbeiter  mit  ihrer 
Arbeitsleistung  hinter  der  bezeichneten 
Grenze  zurück,  so  widerspricht  das  ebenfalls 
den  Interessen  der  Gesamtheit,  weil  es  eine 
Verteuerung  der  Produktion  bedeutet.  So- 

wohl mit  der  Gefahr  der  ungesunden  Steige- 
rung der  Arbeitsleistung  als  auch  mit  ihrer 

künstlichen  Zurückhaltung  muß  im  kapita- 
listischen Wirtschaftssystem  gerechnet  wer- 

den. Im  allgemeinen  ist  in  der  Gegenwart 
die  öffentliche  Meinung  wie  auch  die  Wissen- 

schaft, zumal  in  Deutschland,  mehr  geneigt, 
die  erstere  Gefahr  als  die  größere  anzusehen. 
Auf  die  Gefahren,  die  man  von  dieser  Seite 
für  drohend  hielt,  ist  ja  die  Entstehung  der 
Arbeiterschutzgesetzgebung,  insbesondere  die 
staatlichen  Eingriffe  in  die  Dauer  der  täg- 

lichen Arbeitszeit,  die  schließlich  in  der  Ein- 
führung des  achtstündigen  Maximalarbeits- 

tages in  der  Industrie  in  Deutschland  und 
Österreich  in  der  Revolutionszeit  nach  dem 

Weltkrieg  gipfelten,  wesentlich  mit  zurückzu- 
führen. Ob  man  aber  dem  Kapitalismus  wirk- 

lich allgemein  den  Vorwurf  des  Raubbaues  an 
der  menschlichen  Arbeitskraft  machen  kann, 
bedarf  erst  noch  der  genaueren  Nach- 

prüfung. Mit  hygienischen  Rücksichten 
läßt  sich  die  Einführung  des  allgemeinen 
Achtstunden-Maximalarbeitstags  jedenfalls 
nicht  rechtfertigen,  wie  auch  C.  Flügge  in 

seinem  „Lehrbuch  der  Hygiene"1)  hervor- 
hebt. Zu  der  oft  aufgestellten  Behauptung, 

daß  die  vom  Kapitalismus  eingeführten  indu- 
striellen Arbeitsmethoden  eine  schnellere  Ab- 
nutzung des  Menschenmaterials  zur  Folge  ge- 

habt hätten,  will  es  auch  nicht  recht  stimmen, 
daß  die  Einführung  und  Ausbreitung  der 
modernen  industriellen  Arbeitsmethoden  in 
industriell  führenden  Ländern  wie  Deutsch- 

land und  Großbritannien  mit  einer  außer- 
ordentlich   starken    Zunahme    der    durch- 

>)  9.  Aufl.,  1921,  S.  497. 
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schnittlichen  Lebensdauer  zusammentrifft. 
In  Deutschland  z.  B.  hat  rieh,  wenn  mau  die 
Jahrzehnte  1871/80  und  1900,10  mitein 
ander  vergleicht,  die  mittlere  Lebensdauer 
beim  männlichen  Geschlecht  von  35,68  auf 
44,82  «Jahre  und  beim  weiblichen  Geschlecht 
von  38,45  und  43,33  Jahre  erhöht  In  den 
einzelnen  Altersklassen  ist  die  Zunahme  der 
durchschnittlichen  Lebensdauer  natürlich 
sehr  verschieden,  sie  ist  aber  bei  allen  Alters- 

klassen sehr  beträchtlich  Es  wird  kaum 
eine  zweite  Periode  in  der  deutschen  Ge- 

schichte geben,  in  der  ein  gleich  starker 
Fortschritt  in  bezog  auf  den  Stand  der 
Volksgeeundheit  erzieh  worden  ist. 

5.     Kapitalismus     und     Arbeitsfreude. 
Hand  in  Hand  mit  dem  Vorwurf  gegen  den 
Kapitalismus,   daß  er  durch  das  von  ihm 

eingeführte  „wahnsinnige"  Arbeitstempo  zu 
1    ongesond     raschen    Verbrauch    der 

menschlichen    Lebenskraft    führe,    geht    ge- 
WÖhnlich  der  andere,  er  habe  durch  die  neuen 
Arbeitsmethoden,  die  in  seinem  Gefolge  in 
die  Industrie  eingezogen  seien,  dem  Arbeiter 
auch  die  Freude  an  seiner  Arbeit  genommen. 
V<t  allem  die  Arbeitsteilung  und  die  Ma- 

•  •ntechnik    sind    es,    gegen    die    wegen 
ihrer  Wirkungen  auf  die  Arbeiterpsyche  die 
heftigsten  Anklagen  erhoben  werden.     Am 

arteilen  natürlich  auch  in  dieser 
E  .  ialisten.    Das  Verdikt  von 

i  r.  :   die  Arbeitsteilung  z.  B. 
lautet:  ..Indem  die  Arbeit  geteilt  wird,  wird 
auel  11 ;  der  Ausbildung  einer 

.  it  werden  alle  übrigen  körper- 
tigen  Fähigkeiten  zum  Upfer 

•  Aber  auch  das  Urteil  bürgerlicher 
konomen  über  die  Wirkungen  des 

diesem  <  iebiete  lautet  oft 
:  Bcharf.      So   Bohreibt  z.    B. 
Sornbart  über  di    en  Punkt1): 

-    Handgriffe 
thetisch    widerüchen 

4  ntoil     von /ur  Bet&tj 

.•     bedurft  .        1  od 
damit    w  .  i ,    ...  tfiheit, 
diu  ■.  .:,:ii.  ü  i|(-r   Wirt- 

ichen 

Wirk  Pro- 

ii    auf ■   . 

vsJtigtte     und  bau     aller utwicklung 

l 

Die    ! 

n     und     ihre 

•  jlk«wiruclt»lt     im     l'J. 
Jahr: 

Lotze,  W.  Wim  dt  u.  a.  sind  absprechende 
Urteile  über  den  Kapitalismus  in  dieser  Be- 

ziehung nicht  selten  zu  finden.  So  sehr  solche 
Urteile  in  der  Gegenwart  auf  allgemeine  Zu- 

stimmung rechnen  dürfen,  so  können  sie 
aber  doch  in  ihrer  meist  stark  verallgemei- 

nernden Form  einer  ernsthaften  Kritik 
nicht  standhalten.  Eine  wirklich  kritische 
Beurteilung  der  Frage  nach  dem  Stand  der 
Arbeitsfreudo  im  modernen  Wirtschafts- 

leben wird  vor  allem  folgende  Punkte  zu 
berücksichtigen  haben,  die  hier  nur  kurz 
angedeutet  werden  können. 

a)  Die  Anklage  richtet  sich  eigentlich 
an  die  falsche  Adresse.  Es  ist  nicht  sowohl 
die  kapitalistische  Produktionsweise,  als  die 
Entwicklung  der  gewerblichen  Betriebsformen 
vom  Handwerk  bis  zum  Fabrikbetrieb  und 
die  im  mechanischen  Großbetrieb  herrschende 
Maschinentechnik,  welche  die  fortgesetzte 
Steigerung  der  Arbeitsteilung  hervorgebracht 
haben.  Diese  Entwicklung  der  Betriebs- 
Formen  und  der  Technik  ist  aber  in  hohem 
Grade  unabhängig  von  der  des  Kapitalismus, 
sie  fällt  nicht  ohne  weiteres  mit  ihm  zu- 

sammen. Würde  man  heute  den  Kapitalis- 
mus beseitigen,  aber  den  Großbetrieb  und 

die  Arbeitsteilung,  um  ebenso  billig  wie  bisher 
produzieren  zu  können,  beibehalten,  so 
würde  dadurch  an  der  Lage  der  Dinge  auf 
dem  Gebiete  der  Arbeitsmethoden  nichts 
Wesentliches  geändert  werden.  Wenn  also  von 
den  gegenwärtigen  industriellen  Arbeits- 
methoden  ungünstige  Wirkungen  auf  die 
Arbeitsfreude  ausgehen,  so  darf  dafür  nicht 
der  Kapitalismus  an  sich  verantwortlich  ge- 

macht werden,  sondern  die  Technik  als  solche 
verbunden  mit  Rücksichten  einer  mOgHohsl 
wirtschaftlichen  Produktion  tragen  die  Schuld. 

bl  Es  ist  in  der  oft  behaupteten  Allge- 
meinheit gar  nicht  richtig,  daß  die  modernen 

Arbeitsmethoden     im  Arbeiter    gar    keine 
Freude  an   -einer  Arbeit   aufkommen   Ließen 
Wir  besitzen  aus  Arbeiterkreisen  eine  gar 
nicht  geringe  Zahl  von  Zeugnissen  dafür,  dafi 
der  Arbeiter  auch  an  einer  Beschäftigung,  die 
hochgradig    spezialisiert    ist    und    ih      bt 
tändig  an  eine  bestimmte  Maschine  bindet, 

lebhafte  Freude   empfindet,   {•  dafi  er  zu 
i       ine  in  ein  geradezu  särtliohei 

Verhältnis  treten  kann*).     Diese  positiven 
oiiie  map  bei  der  Erörterung  der 

hur  bei  eite   ohieben, 
bieht.  I  >eni  a  deutlioh, 

daß  die  moderne  Technik  aiohl  unbed 
'  I  und    Arbeit  ifreudo     tutend     emp- 

funden   werden    muß.      Die    l'rteile   ulni    die 
blich  eintönige   Natur  ihr  \oii  der   mo- 

• 

.  Iten  Arie:',  rbriefen 
riefe"     Berti]  hrfaeh   zu 
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dernen  Technik  geschaffenen  Arbeitsver- 
richtungen rühren  ja  auch  häufig  gar  nicht 

von  den  Arbeitern  selbst  her,  sondern  von 
Sozialpolitikern,  Nationalökonomen,  Aerzten 
u.  dgl.,  die  Fabriken  besucht,  da  eine  kurze 
Zeit  die  Arbeiter  an  ihren  Maschinen  beob- 

achtet haben  und  nun  zu  dem  Schluß  kom- 
men: es  muß  doch  furchtbar  langweilig  sein, 

immer  die  gleiche  Bewegung  wiederholen  zu 
müssen.  Dieser  Arbeit  läßt  sich  doch  sicher 

nicht   das   geringste    Interesse   abgewinnen. 
Was  für  den  Außenstehenden  einförmig 

und  jeder  Abwechslung  bar  erscheint,  das 
braucht  es  aber  für  den,  der  in  der  Arbeit 
mitten  darin  steht,  durchaus  nicht  zu  sein. 
Auf  diese  Fehlerquelle  bei  Urteilen  über  die 
psychischen  Wirkungen  stark  spezialisierter 
Arbeit  hat  ein  Vertreter  der  experimentellen 
Psychologie,  H.  Münsterberg,  treffend 
hingewiesen,  und  daß  er  sein  Urteil  speziell 
auf  Beobachtungen  in  der  nordamerikani- 

schen Industrie  stützt,  gibt  seiner  Stimme 
noch  besonderes  Gewicht,  da  in  der  nord- 

amerikanischen Industrie  die  Arbeitszer- 
legung noch  viel  weiter  getrieben  ist  als 

in  der  europäischen.  Münsterberg  bemerkt 
hierüber: 

„Wir  hören  oft  von  Amerikapilgern,  daß  dieses 
Land  durch  seine  Technik  die  Intelligenz  der 
Arbeiter  verkrüppeln  müsse,  da  der  Haupterfolg 
der  amerikanischen  Technik  durch  die  un- 

geheuer weit  getriebene  Spezialisierung  der 
Arbeit  bedingt  sei,  und  diese  Spezialisierung 
es  wiederum  mit  sich  bringen  müsse,  daß  der 
einzelne  Arbeiter  nur  einen  winzigen  Teil  des 
Gesamtbetriebs  etwa  in  der  Fabrik  zu  sehen 
bekomme  und  sozusagen  sein  Lebenlang  immer 
wieder  denselben  Handgriff  auszuführen,  immer 
wieder  denselben  Teil  vom  Teile  des  Teils  zu  be- 

arbeiten habe.  Nichts  kann  verkehrter  sein. 
Wer  so  urteilt,  ahnt  nicht,  daß  gerade  im  klein- 

sten die  größte  Mannigfaltigkeit  herrscht,  und 
daß  somit  von  einer  verkrüppelnden  Einförmig- 

keit infolge  der  Spezialisierung  gar  nicht  die 
Rede  sein  darf.  Es  ist  die  Spezialisierung,  welche 
auf  der  einen  Seite  die  höchste  Meisterschaft  be- 

wirkt, auf  der  anderen  Seite  aber  vor  allem 
denjenigen  Einblick  in  die  Mannigfaltigkeit  der 
Vorgänge  gewährt,  welche  den  Arbeiter  zur 
selbständigen  Durchdringung  und  zur  intelli- 

genten Förderung   des   Problems  anregt." x) 
c)  Mit  diesen  Ausführungen  kann  in- 

dessen die  Tatsache  nicht  aus  der  Welt  ge- 
schafft werden,  daß  in  weiten  Kreisen  der 

Arbeiterschaft  heute  unzweifelhaft  das 
Gegenteil  von  Freude  an  der  Arbeit  herrscht. 
Die  unleugbar  vorhandene  tiefgehende  Un- 

zufriedenheit mit  der  Arbeit  muß  zugegeben 
werden,  es  fragt  sich  nur,  ob  sie  in  erster 
Linie  als  die  Folge  des  technischen  Charakters, 
den  die  Arbeitsverrichtungen  in  der  modernen 
Industrie  angenommen  haben,  anzusehen  ist. 
Zu  dieser  Auffassung  ist  aber  zu  bemerken: 

J)  Die  Amerikaner,   19C4,   1.  Bd.,  S.  355/6. 

Ob  jemand  eine  Arbeit  als  befriedigend  oder 
unbefriedigend  empfindet,  das  hängt  gar 
nicht  allein  und  nicht  einmal  in  erster  Linie 
von  der  Natur  der  fraglichen  Verrichtungen 
ab,  sondern  in  allererster  Linie  davon,  was 
der  betreffende  für  ein  Mensch  ist,  was  für 

eine  Welt-  und  Lebensanschauung  er  hat 
und  mit  welchen  politischen  und  sozialen 
Vorstellungen  er  an  seine  Arbeit  herangeht. 
Wenn  heute  so  viele  mit  ihrer  Arbeit  unzu- 

frieden geworden  sind,  so  ist  das  nicht  so- 
wohl die  Folge  davon,  daß  die  Arbeits- 

methoden technisch  sich  verändert  haben, 
als  vielmehr  davon,  daß  die  Auffassungen 
der  Menschen  über  den  Sinn  und  das  Ziel 
des  Lebens  so  gründlich  sich  geändert  haben, 
daß  insbesondere  die  früher  herrschend  ge- 

wesenen religiösen  Vorstellungen  ihre  Kraft 
im  Leben  zum  großen  Teil  verloren  haben. 
Die  tiefgehende  Unzufriedenheit  großer 
Teile  der  Arbeiterschaft  mit  ihrer  Berufs- 

arbeit ist  also  nicht  sowohl  unmittelbare 

Folge  der  modernen  Technik,  sondern  sie 
ist  in  erster  Linie  als  der  Ausdruck  einer 
anderen  Krankheit  aufzufassen,  an  der  unsere 
moderne  Kultur  leidet,  daß  sie  nämlich  ihre 
eigentliche  Seele  verloren  hat,  die  in  einer 
einheitlichen  religiös  fundamentierten  Welt- 

anschauung besteht.  Daß  das  der  eigentlich 
entscheidende  Umstand  ist,  haben  gerade  auch 

freie  und  vorurteilsfreie  philosophische  Den- 
ker wiederholt  schon  anerkannt.  So  schreibt 

z.  B.  Graf  Hermann  Keyserling  in  seinem 
Reisetagebuch  eines  Philosophen  über  die 
Eindrücke,  die  er  in  China  gewonnen  hat: 

„Jeder  Kuli  lebt  die  ewige  Wahrheit,  die 
unsere  Größten  tauben  Ohren  gepredigt  haben, 
daß  Glück  Sache  des  inneren  Verhaltens  ist  und 
von  den  äußeren  Umständen  als  solchen  nicht 

abhängt." In  weitgehender  Uebereinstimmung  mit 
dem  hier  zum  Ausdruck  gebrachten  Grund- 

gedanken hat  sich  auch  ein  Anhänger  der 

sozialpolitischen  Richtung  wie  H.  Herkner1) 
über  die  Ursachen  der  mangelnden  Arbeits- 

freude im  Wirtschaftsleben  der  Gegenwart 
folgendermaßen  ausgesprochen: 

„Bis  zur  Unerträglichkeit  kann  die  Bürde  der 
Arbeit  gesteigert  werden,  wenn  man  glaubt,  die 

Arbeit  "nicht  zur  eigenen  und  zur  Wohlfahrt der  Gesellschaft  zu  leisten;  wenn  man  meint, 
daß  sie  wesentlich  nur  zur  Bereicherung  des 
verhaßten  Kapitals  diene;  wenn  man  glaubt, 
daß  man  nur  einen  kleinen  Teil  der  gelieferten 
Arbeit  im  Lohne  vergütet  erhalte,  daß,  wenn 
nur  das  Kapital  nicht  wäre,  das  «riesenhafte 
Wachstum  der  Produktivität»  allen  gestatten 
würde,  herrlich  und  in  Freuden  zu  leben.  Daraus 
resultiert  der  hier  und  da  bis  zur  Weißgluthitze 

gesteigerte  Klassenhaß,  der  alle  Freude  an  der 
Arbeit  verdorren  läßt,  nicht  nur  auf  Seite   der 

*)  Schriften    des    Vereins    für    Sozialpolitik. 
Bd.  132,  S.  554. 
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Arbeiter,  Bonden)  auch  auf  .Seite  der  Ange- 

stellten   und    der    Arbeitgeber    selbst". 
d)  Nicht  übersehen  werden  darf  endlich, 

daß  die  pessimistische  Auffassung  der  Wir- 
kungen der  modernen  Technik  auf  die  Be- 

rufsrreudigkeil  des  Arbeiters  vielfach  erst 
dadurch  zustande  kommt,  daß  sie  mit  ganz 
willkürlichen  (iegenüberstellungen  arbeitet. 
Als  den  Vertreter  der  alten  Technik  stellt 
man  sieh  wohl  einen  hochstehenden  Kunst- 

handwerker in  einer  mittelalterlichen  Stadt 

vor,  als  Vertreter  der  modernen  Technik  da- 
gegen wird  irgendein  angelernter  Arbeiter 

an  einer  einfachen.  \  ielleicht  noch  in  den 

Anfängen  ibrer  Konstruktion  stehenden  Ma- 
schine angenommen.  Die  ungelernten  Ar- 
beiter der  modernen  Industrie  sind  aber 

nicht  sowohl  Nachkommen  des  mittelalter- 
lichen Kunsthandwerks  —  welcher  Pro- 

zentsatz der  Bevölkerung  hat  sich  in  früheren 
Jahrhunderten  wohl  überhaupt  dem  Kunst- 
handuerk  widmen  können?  -,  sondern  der 
angelernte  Arbeiter  und  auch  ein  Teil  der 

gelernten  Arbeiterschaft  der  modernen  In- 
dustrie hat  seine  eigentlichen  Vorfahren  in 

der  Landarbeiter-  und  Bauernschaft  früherer 
Jahrhunderte  zu  suchen.  Sollte  aber  wirk- 

lieh die  harte  an-trenurende,  meist  mit  Fron- 
diensten verknüpfte  Landarbeit  früherer 

Zeiten  der  Arbeit  in  der  modernen  Industrie 

vorzuziehen  gewesen  sein')?  Sogar  in  der 
1        nwart   pflegen  ja  die  Arbeiter  der  an- 

h  geisttötenden  und  monotonen  Arbeit 
in  der  Industrie  vor  der  abwechslungsreicheren 

it   in   der   Landwirtschaft   den   Vorzug 

zu  ■_•■  genügen  zum  wenigsten  Bchon 
kleine  Lohnerhöhungen  in  »1er  Industrie,  um 

ur    Aufgabe    der  Landarbeit  zu   veran- 
laaoen,  Rroima   der  chronische  Arbeitennangel 
in  der  Landwirtschaft  fasl  aller  Länder  mit 

iebtige  Tatsache  in  dem 
■  erhallen     der     Arbeiterschaft 

Ite  von  il-r  Wissenschaft  mehr  als 
•  rden.     Mm  den  RJj 

der  Wissenschaft  läßt   sich  die  zuletzt  auf- 

iberhaupt    wohl   ebenso- 
•     wie   die   ahnliche, 

d   Kulturpbilosophen  gestellte 
ilil  telalten 

im  . 

6.  D.  des  Ka- 
pitalism  . 

itlich  die  Hau;  pitaJismus kusmacht, 

aftlichen  I  ibig- ■  Ilde 

:i  ihm  entdeckt  z>J  haben,     obwohl 

Mali, 

z.    1!.    K .. 

der  Kapitalismus  diejenige  Kraft  in  den 
Dienst  des  Wirtschaftslebens  stellt,  die  die 
einzelnen  antreibt,  ihre  Fähigkeiten  und 
Anlagen  auf  das  äußerste  anzuspannen,  die 
wirtschaftliche  Selbst  Verantwortlichkeit  und 

den  Erwerbstrieb,  so  ist  doch  die  An- 
sieht in  der  Volkswirtschaft  liehen  Litera- 

tur weit  verbreitet,  das  kapitalistische  Wirt- 
schaftssystem leiste  auch  in  rein  wirt- 

schaftlicher Hinsicht  nicht  (las,  was  eigent- 
lich nach  der  Menge  der  Produktivkräfte, 

über  die  es  verfügt,  und  nach  dem  Stande 
der  Technik  von  ihm  geleistet  werden  könnte. 

,  Durch  einen  Fehler  in  seiner  Konstruktion 
werde  es  verhindert,  die  nach  dem  Stande  der 

:  Technik  und  der  Produktivkräfte  an  sich 
erreichbare  Höchstleistung  auch  tatsächlich 
zu  erreichen.  Dieser  Widerspruch  zwischen 
der  Produktionsfähigkeit  der  Gesellschaft 
und  ihrer  dahinter  weit  zurückbleibenden 

Produktionsleistung  soll  nach  der  Auffassung 
des  marxistischen  Sozialismus  ja  sogar  der- 

einst den  Untergang  der  kapitalistischen 
Gesellschaft  herbeiführen.     Aber  auch  von 

i  Nationalökonomen,  die  nicht  auf  dem  Stand- 
punkte der  marxistischen  Theorie  stehen, 

wird  nicht  selten  die  Anschauung  vertreten, 

I  der  Kapitalismus  lege  der  Entfaltung  der 
Produktivkräfte  Fesseln  an  und  sei  daher 

wirtschaftlich  rückständig.     Diese  Anschau- 
i  ung  beruft  sich  hauptsächlich  auf  vier 
Erscheinungen  im  Wirtschaftsleben  der 
Gegenwart,  die  daher  hier  noch  einer  kurzen 
Betrachtung  unterzogen  werden  müssen,  in- 

wieweit sie  die  daraus  gewöhnlich  abgelei- 
teten   Schlußfolgerungen   wirklich  reohtfer- 

]  tigen. Die  erste  Erscheinung,  die  vielfach  als 
Anzeichen  einer  mangelhaften  wirtschaft- 

lichen   Einrichtung  der  kapitalistischen    l'ro- 
duktionsorganisataon  gedeutel   wird,  ist  die 
Beobachtung,  die  man  auf  zahlreichen  in- 

dustriellen Produktion  gebieten  machen  kann, 
daß  die  Leistung  Fähigkeit  des  Produktions« 
mittelapparatec   weit   ober  die  tatsächliche 
Produktion    hinausgeht.       In    der    Kohei-en- 
gewinnung  /..  P.  deckt  sich  die  tatsächliche 
Produktion  nur  selten  mit  der  technischen 

Fähigkeit  der  Hochöfen;  in 
wohnlichen  Zeiten  macht  ie  davon  vielleicht 

nur  60  10  .  au-.  Ebenso  steht  <■•  in  der 
Zementindustrie,  in  der  Bierbrauerei,  der 

leifabrikation,  überhaupt  fi  t  in  allen 
Industrien,  die  mit  viel  -teilendem  Kapital 
arbeiten.  Hier  bleibt  die  tatsächliche  Pro- 

duktion meist  weit  hinter  der  nach  der 
Lei  tun-  (ah  gkeit  der  Produktioi 

technisch    möglichen     Produktion    zurück. 
Daran      wird    dann    gewöhnlich    der    Schluß 

die    beutige    Wirtschaftsordnung 

•  durch  irgendeinen  Fehler  in  ihrer  Kon* ..  I  zu  produzieren, 

••ntbeh  produzieren  konnte.    Dazu 
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ist  nun  aber  zu  sagen:  daß  die  Leistungs- 
fähigkeit der  Produktionsanlagen  auf  vielen 

Gebieten  größer  ist  als  die  wirkliche  Pro- 
duktion, beweist  noch  nicht,  daß  auch  die 

tatsächliche  Produktion  auf  allen  in  Betracht 

kommenden  Gebieten  gleichzeitig  entspre- 
chend gesteigert  werden  kann.  Wollte  man 

die  tatsächliche  Produktion  auf  allen  be- 
teiligten Gebieten  auf  die  Höhe  der  Leistungs- 

fähigkeit des  Produktionsmittelapparates 
bringen,  so  würde  das  auch  eine  entsprechende 
Vermehrung  der  Arbeitskräfte  und  der  Koh- 
stoffe  voraussetzen.  Diese  beiden  Dinge 
lassen  sich  aber  nicht  in  beliebiger  Menge 
herbeischaffen.  Was  insbesondere  die  Ver- 

mehrung der  Arbeitskräfte  betrifft,  so  läßt 
sich  das  dann  erforderliche  Mehr  nicht  etwa 
durch  Heranziehung  der  jetzt  im  Durchschnitt 
außer  Stellung  sich  befindenden  Arbeiter 
gewinnen.  Für  gewöhnliche  Zeiten,  also  ab- 

gesehen von  den  jetzt  nach  dem  Kriege 
bestehenden  abnormen  Verhältnissen,  ist  die 
Arbeitslosenziffer  in  der  moderen  Volkswirt- 

schaft etwa  auf  3—4%  zu  veranschlagen. 
Diese  Zahl  reicht  aber  nicht  entfernt  aus, 
um  eine  gleichzeitige  Steigerung  der  Pro- 

duktion auf  allen  Gebieten  bis  auf  das 
äußerste  Maß  der  Leistungsfähigkeit  der 
vorhandenen  Produktionsanlagen  zu  erzielen. 

Eine  zweite  Erscheinung,  auf  die  sich 
die  Anklage  der  wirtschaftlichen  Fehler- 

haftigkeit des  Kapitalismus  stützt,  ist  das 
periodische  Auftreten  von  Wirtschaftskrisen 
in  der  kapitalistischen  Produktionsweise. 
Die  Art  und  Weise,  wie  der  periodische 
Wechsel  der  industriellen  Konjunktur  im 
modernen  Wirtschaftsleben  zustande  kommt, 
wurde  schon  bei  der  Besprechung  der  Ar- 

beitslosigkeit, speziell  der  Krisenarbeits- 
losigkeit, dargelegt.  Aus  dem  dort  Gesagten 

ergibt  sich  bereits,  daß  die  periodische 
Wiederkehr  von  Industriekrisen  nicht  als 
ein  Beweis  dafür  aufgefaßt  werden  kann,  daß 
die  Produktionsfähigkeit  der  Gesellschaft 
ihre  Kaufkraft  erheblich  übertrifft.  Es  kann 
deshalb  hier  von  einem  näheren  Eingehen 
auf  diesen  Punkt  abgesehen  werden. 

Die  dritte  Erscheinung,  die  die  Anklage 
gegen  den  Kapitalismus  wegen  mangelnder 
wirtschaftlicher  Leistungsfähigkeit  gewöhn- 

lich begründen  muß,  ist  das  zahlreiche  Vor- 
kommen von  technisch  rückständigen  Klein- 

und  Mittelbetrieben  im  Wirtschaftsleben  der 
Gegenwart.  Der  Sozialismus  nimmt  im 
Gegensatz  hierzu  für  sich  die  Fähigkeit  in 
Anspruch,  sofort  das  ganze  Wirtschaftsleben 
auf  der  Basis  des  rationellen,  mit  den  neuesten 
Maschinen  versehenen  Großbetriebs  orga- 

nisieren zu  können.  Zu  diesem  Punkte  ist 
folgendes  zu  bemerken:  die  teilweise  Er- 

haltung von  technisch  unvollkommenen  Be- 
triebsformen im  Wirtschaftsleben  der  Gegen- 

wart hat  ihre  sehr  triftigen  Gründe.     Und 

zwar  hängt  diese  Erscheinung  aufs  innigste 
zusammen  mit  der  Siedlungsweise  der  Be- 

völkerung, ihrer  Verteilung  über  das  Land 
hin.  Daraus  ergeben  sich  unter  Umständen 
Märkte  von  einer  solchen  Kleinheit,  daß 
dadurch  dem  Vordringen  des  rationellen 
Großbetriebs  und  der  technisch  vollkom- 

menen Produktionsmethoden  eine  wirt- 
schaftlich unübersteigliche  Schranke  gezogen 

wird.  Wollte  man  die  jetzt  in  dieser  Be- 
ziehung herrschenden  Zustände  radikal  än- 

dern und  überall  die  Möglichkeit  des  Über- 
gangs zum  Großbetriebe  geben,  so  bliebe 

nichts  übrig,  als  eine  völlig  veränderte  Ver- 
teilung der  Bevölkerung  über  das  Land  hin 

vorzunehmen,  sie  etwa  nur  noch  in  Städten 
von  bestimmter  Einwohnerzahl  wohnen  zu 
lassen  oder  nach  jedem  Dorf  eine  Eisenbahn 
zu  bauen.  Sowie  aber  diese  Voraussetzung 
erfüllt  wäre,  könnte  auch  im  kapitalistischen 
System  der  Großbetrieb  sofort  seinen  Platz 
ausdehnen,  eines  Übergangs  zum  Sozialis- 

mus bedürfte  es  dazu  nicht.  Neben  der  Klein- 
heit des  lokalen  Marktes  ist  es  auch  noch  ein 

anderer  Umstand,  der  gegenwärtig  die  Ein- 
führung neuer,  technisch  vollkommener  Pro- 

duktionsmethoden oft  aufhält,  das  ist  die 
Knappheit  des  Kapitals,  die  dazu  nötigt, 
das  vorhandene  Sparkapital  nur  solchen  An- 

lagen zuzuführen,  in  denen  es  einen  Nutzen 
stiftet,  der  mindestens  dem  herrschenden 
Zinsfuß  entspricht. 

Damit  kommen  wir  zugleich  zu  der  vierten 
und  letzten  Erscheinung,  auf  die  sich  der  Vor- 

wurf der  wirtschaftlichen  Mangelhaftigkeit 
des  Kapitalismus  stützt.  Es  wird  oft  als 
Eigentümlichkeit  des  kapitalistischen  Systems 
hingestellt,  daß  in  ihm  ein  allgemeiner 
Widerspruch  zwischen  Kentabilität  und  Pro- 

duktivität bestehe,  daß  nur  diejenige  Pro- 
duktion betrieben  werde,  die  zugleich  für 

einen  Unternehmer  gewinnbringend  sei.  In 
einem  sozialistischen  Gemeinwesen  dagegen 
könnte  anders  gerechnet  werden,  da  brauche 
nicht  nach  der  Kentabilität  vom  Stand- 

punkte eines  Unternehmers  aus  gefragt  zu 
werden,  sondern  da  genüge  schon  die  Pro- 

duktivität als  Bedingung  der  Produktion; 
damit  werde  aber  eine  schwere  Fessel  der 

Produktion  wegfallen  und  zahlreiche  Pro- 
duktionen, die  jetzt  wegen  fehlender  Ren- 

tabilität unterbleiben  müßten,  würden  dann 
möglich  werden. 

Nehmen  wir  einen  konkreten  Fall  an,  um 
zu  sehen,  was  sich  eigentlich  hinter  diesem 
Gedankengang  verbirgt !  Untersuchen  wir  mit 
Liefmann1),  der  diesem  Problem  eine  ein- 

gehende und  zutreffende  Erörterung  hat  zuteil 

')  Grundsätze  der  Volkswirtschaftslehre,  II. 
Bd.,  S.  723  ff.  Im  folgenden  sind  die  Aus- 

führungen Liefmanns  teilweise  wörtlich  ver- wendet. 
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werden  lassen,  den  Fall  etwas  näher,  es  sei  in 
einem  Jahre  soviel  Getreide  gewachsen,  daß 
man  gar  nicht  alles  erntet,  sondern  einen  Teil 
auf  dem  Felde  verfaulen  lallt,  —  ein  Fall,  der 
z.  B.  in  Amerika  in  der  Tat  noeh  öfter  vor- 

kommt. Von  den  Gegnern  des  Kapitalismus 
wird  diese  Erscheinung  gewöhnlich  als  ein 
Beweis  für  die  wirtschaftliche  Mangelhaftigkeit 

Iben  hingestellt,  liier  zeige  sich  eben 
deutlieh,  daß  im  kapitalistischen  System  die 
Präge,  wieviel  produziert  werden  solle,  rein 
vom  Standpunkt  privatwirtschaftlicher  Ren- 

tabilität, vom  Standpunkt  der  Unter- 
nehmerinteressen  ans  entschieden  werde. 

Und  die  Begründung,  die  diesem  Urteil  ge- 
geben wird,  lautet  regelmäßig:  „es  hätten 

doch  sicherlich  viele  Leute  dieses  Getreide 

gern  noch  gegessen." 
Ist    diese  Betrachtungsweise    aber    halt- 
bar und  besteht  hier  ein  srrundlegender  Unter- 

schied zwischen    Kapitalismus  und  Sozialis- 
mus?   Der  grundsätzliche  Vorwurf,  der  hier 
des     Kapitalismus    erhoben    wird, 

kommt    nur   zustande    durch    die    Vernach- 

igung  des  Umstandes,  daß  unser  Wirt- 
schaftsleben, gleichviel  wie  es  rechtlich  or- 
;ets  unter  der  Herrschaft  des 

tzes  der  Knappheit  steht,  d.  h.  daß  kein 
auftretender  Bedarf   ranz,   bis   zur  völligen 
Sättigung,    befriedigt    zu    werden    vermag, 

iarf  sich  also  dadurch  nicht  irre  machen 

's.  daß  „noch  viele  Leute  gern  Reis  oder 
•    hätten",  und  daß  dieser 
Erfreuliches  und  seine  Aus- 

dehnui  g  Bhr  erwünscht  sei.  Sondern  man  muß 
.  <    erfe  :  liüssennicht,  wenn  auch 

Nachfrage  nach  Getreide  noch 

■  :■  d   -oll.   andere   dringendere 
unbefriedigt    bleiben?        Und 

bieden  zu  bejahen,    Es ; 
Im  nicht  der  Standpunkt  der  ganzen 

dem  auBSchließlicb  der 

dpunkt    der    noch    nicht    befriedigten 
Produkte,  den  man  wr- 

trilt,   wenn   man   unter  dem    Hinweise,   daß 

<  retreide  •••  ■••   bd 

'    produktiv  erklart,    daß    dal 
•  ide   auch   geerntet 

tlich  produktiv •  u     oviel 

von  rntet  oder  herbei- 

ung 

für  die   bei   den 
unbefried 

nicht    leidet 

Aue;. 

in  nicht  nen, 
auch  in  <-,•    •  elbschaft ■ 

knapp  Bein  im  '. der    I 

nicht    wahllos   auf 
die    ■  den, 
sondern  man  muß  sie  so 

den  höchsten  Nutzen  stiften.  Das  kann  aber 

unter  Umständen  gerade  so  wie  heute  dazu 
führen,  daß  man  einen  Teil  der  Ernte  an 
den  Bäumen  hängen  oder  auf  dem  Felde 
stellen  läßt.  Jede  andere  Handlungsweise 
würde  auch  in  der  sozialistischen  Gesellschaft 
unwirtschaftlich  sein  und  ein  Geschenk  der 

Gesamtheit  an  einzelne  Konsumenten- 
oder auch  Arbeiterschichten  bedeuten. 

(Wenn  z.  B.  in  einem  sozialisierten 
Seefischereibetrieb  der  Fang  allzu  reich- 

lich ausgefallen  ist,  und  die  Fischpreise 
sinken  dann  bei  der  Verauktionierung  der 
Fische  so,  daß  durch  den  Erlös  vielleicht 
nicht  einmal  die  Löhne  des  Personals  der 

Fischdampfer  gedeckt  werden,  so  bedeutet 
das  eben,  daß  der  Staat,  der  den  Fischern  die 
alten  Löhne  weiterzahlt,  gezwungen  wird, 
einen  Teil  der  Löhne  aus  seinen  allgemeinen 
Einnahmen    zuzuschießen.) 

Ganz  analog  liegen  die  Verhältnisse 
auch  in  bezog  auf  die  Verwendung  des 
Kapitals.  Es  ist  eine  Illusion  zu  glauben, 
eine  sozialistische  Gesellschaft  könne  sofort 

überall  da,  wo  überhaupt  durch  die  Ma- 
schine Arbeit  erspart  werden  kann,  die 

Maschinentechnik  einführen  und  brauche 

sich  um  die  Schranke,  die  heute  die  Ein- 
richtung des  Kapitalzinses  der  Verwendung 

der  Maschine  zieht,  gar  nicht  mehr  zu 
kümmern.  Uer  ganze  Gegensatz  zwischen 
Rentabilität  und  Produktivität,  den  man  als 

eine  Wesenseigentümlichkeit  des  Kapitalis- 
mus hingestellt  hat  und  von  dem  der  Sozialis- 
mus angeblich  frei  sein  soll,  besteht  nur  in 

der  Einbildung  und  beruht  auf  einem  nicht 
genügenden  Durchdenken  der  zugrunde 

aden    wirtschaftlichen  Zusammenhänge. 
Literatur:    (Ans   der   itmfamjreirhen  Literatur,  die 

sich  mit  dem  KapitaUtmuti  d.  h.  der  gegen* 
ii  trtigen  Witrtechafteorganitation,  ihrem  Wesen, 
ihrer  Entstehung,  ihren  touialen  Pblgeeriohot- 

iiuikjiii  beeehäftigt,  soll  hier  nur  ein--  kleine 
ruht  angeführt  werden}  weitere  Literatur* 

angaben  finden  tich  "<  den  genannten  Weihen, 
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Georg  i  om  /•■■  low,  P  u  dt  r  Wirt- 
tehoflegeeehiehte,  8  ■  Tübingen  ■'"■  — 
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JI.  Allgemeines.  1.  Gegenstand  der  Kapital- 
rentensteuer. 2.  Wesen  der  Kapitalrentensteuer. 

Stellung  im  Steuersystem.  3.  Die  Erhebungs- 
methode, a)  Deklarations-,  b)  Abzugsmethode. 

II.  Geschichte,  Gesetzgebung.  1.  Ueber- 
blick  über  die  geschichtliche  Entwicklung. 
2.  Deutschland.  3.  Oesterreich  und  die  Nachfolge- 
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land.   10.  England.    11.  Vereinigte  Staaten. 

I.  Allgemeines. 
1.  Gegenstand  der  Kapitalrentensteuer 

(Kapitalertragssteuer)  sind  die  Einkünfte,  die 
aus  Kapitalvermögen  erzielt  werden.  Der 
Ausdruck  Kapitalvermögen  hat  dabei  eine 
andere  (engere)  Bedeutung,  als  der  des 
Kapitals  im  volkswirtschaftlichen  Sinne. 
Aus  diesem  allgemeinen  Kapitalbegriff,  der 
alle  dem  Erwerbe  dienenden  in  Geld 

schätzbaren  Vermögensbestandteile,  ein- 
schließlich der  gewerblichen  Anlagen  und  der 

Grundstücke,  umfaßt,  sind  die  Sachgüter- 
vorräte,  die  jemand  in  eigener  Wirtschaft 
nützt,  auszuscheiden.  Zum  Kapitalvermögen 
gehören  nur  die  Vermögenswerte,  die  in 
Berechtigungen  bestehen,  die  also  lediglich 
durch  ihre  Beziehung  zu  den  im  Vermögen 
anderer  vorhandenen  Sachgütern  (den  Be- 

triebsanlagen, den  Grundstücken,  den  hin- 
gegebenen Geldbeträgen)  selbständige  Wert- 

größen darstellen,  wie  insbesondere  Anleihe- 
scheine, Obligationen,  Aktien,  Pfandbriefe, 

Hypotheken  und  sonstige  Schuldforderungen. 
Gegenstand  der  Kapitalrentens teuer  sind 
nun  nicht  diese  Vermögenswerte  selbst, 
sondern  die  Einkünfte,  die  dem  Berechtigten 
(dem  Gläubiger)  aus  seinem  Rechtsverhält- 
nis  zustehen.  Bei  der  Bestimmung,  welche 
Beträge  als  Einkünfte  anzusehen  sind,  ist 
grundsätzlich  vom  Standpunkte  desjenigen 
auszugehen,  der  zur  Zahlung  verpflichtet 
ist  (des  Schuldners):  die  in  Erfüllung  seiner 
Zinsverpflichtung  von  ihm  hingegebenen 
Beträge  sollen  von  der  Steuer  erfaßt  werden, 
ohne  daß  es  auf  den  Aufwand,  den  der  Be- 

rechtigte (der  Gläubiger)  zur  Erlangung 
dieser  Beträge  machen  muß,  oder  auf  die 
Verpflichtungen,  die  er  im  Zusammenhang 
mit  seinen  Rechten  etwa  Dritten  gegenüber 
hat,  ankommt.  Der  Rohertrag,  nicht  der 
Reinertrag,  der  dem  Berechtigten  zuwach- 

sende Einkommensteil,  soll  erfaßt  werden.  — 
Die  Einkünfte  haben  rechtlich  entweder  die 
Form  der  Zinsen,  wenn  sie  einen  festen 
Prozentsatz  des  Kapitalvermögens  darstellen 
(Anleihezinsen,  Hypothekenzinsen,  Zinsen 
aus  sonstigen  Forderungen,  Gewinn  aus  der 
Diskontierung  formell  unverzinslicher  be- 

fristeter Forderungen,  insbesondere  bei 
Wechseln  und  Schatzanweisungen)  oder  von 

Dividenden,  Ausbeuten  und  anderen  ver- 
teilten Gesellschaftsgewinnen,  wenn  sie  mit 

dem  Ertrage  der  dem  Kapitalvermögen  zu- 
grunde liegenden  Sachvermögen  (dem  Be- 

triebsvermögen eines  Unternehmens)  in  einem 
gesellschaftsrechtlich  näher  geregelten  Ver- 

hältnis stehen,  oder  von  Renten  bei  perio- 
dischen Leistungen,  die  auf  besonderem 

Rechtsverhältnis  (Leibrentenvertrag  u.  ä.) 
beruhen. 

Der  Gegenstand  der  Kapitalrentensteuer 
kann  durch  das  einzelne  Steuergesetz  —  ab- 

gesehen von  Ausnahmen  allerlei  Art  — 
grundsätzlich  auf  einen  Teil  der  Einkünfte 
aus  Kapitalvermögen  beschränkt  werden. 
Das  ist  insbesondere  in  zweierlei  Weise  mög- 

lich. Einmal  rein  objektiv  nach  der  Art  der 
Berechtigung,  die  den  Vermögenswert  bildet 
und  damit  auch  nach  der  Art  der  Einkünfte: 

die  Steuergesetze  pflegen  zuweilen  nur  Ein- 
künfte aus  Wertpapieren,  insbesondere  aus 

solchen  über  öffentliche  Anleihen  oder  auf 

Aktien  zu  erfassen  (sog.  Kupon-  und  Divi- 
dendensteuer). Weiter  kann  das  subjektive 

Moment  der  Verwendung  der  Einkünfte  durch 
den  Berechtigten  in  Betracht  gezogen  werden, 
indem  solche  Einkünfte  ausgeschaltet  werden, 
die  zwar  in  Darlehnszinsen,  Dividenden  usw. 
bestehen,  aber  vom  Berechtigten  dazu  be- 

stimmt sind,  in  seinem  gewerblichen  oder 
landwirtschaftlichen  Unternehmen  zu  ar- 

beiten, also  für  ihn  Betriebskapital  bilden: 
diese  Beschränkung  hängt  zusammen  mit 
der  Stellung  der  Kapitalrentensteuer  im 
einzelnen  Steuersystem,  insbesondere  mit 
dem  Verhältnis  der  Gewerbesteuer,  und  ist 
auch  von  der  Erhebungsmethode  abhängig. 

2.  Wesen  der  Kapitalrentensteuer. 
Stellung  im  Steuersystem.  Die  Kapital- 

rentensteuer ist  grundsätzlich  eine  Ertrag- 
steuer. Sie  erfaßt  die  Einkünfte  nicht  vom 

Standpunkt  des  Einkommens  einer  be- 
stimmten Person  aus,  sondern  objektiviert 

die  Quelle,  aus  der  sie  fließen.  Insofern 
steht  sie  in  einer  Linie  mit  den  sonstigen 
Ertragsteuern,  den  Steuern  aus  Grund-  und 
Gebäudebesitz  und  aus  Gewerbebetrieb  (zu 
denen  auch  noch  eine  Steuer  aus  den  Ar- 

beitseinkünften treten  kann).  Von  den  beiden 
genannten  alten  Ertragsteuern  unterscheidet 
sie  sich  dadurch,  daß  das  Objekt  eines  eigenen 
unmittelbar  materiellen  Wertes  entbehrt, 
der  Ertrag  erwächst  nicht  unmittelbar  aus 
einem  greifbar  vorhandenen  Sachgut  (einer 
Betriebsanlage,  einem  Landgut),  sondern 
aus  einer  rein  rechtlichen  Beziehung  zu 
solchen  (vgl.  zu  1).  Nicht  richtig  ist  es  aber, 
deshalb  anzunehmen,  der  Kapitalrenten- 

steuer liege  nur  ein  fingiertes  Objekt  zu- 
grunde, vielmehr  ist  das  Wertkapital  (der 

Kapitalrentenfonds)  durchaus  eine  eigene 
volkswirtschaftlich  abgrenzbare  Wertgröße, 

die  in   der   Verkörperung  in   einem   Wert- 
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papier  oder  einer  sonstigen  Urkunde  sogar 
sichtbar  werden  kann.  Mit  der  Abstellung 

auf  dieses  Objekt  bildet  die  Kapitalrenten- 
Steuer  ein  durchaas  gleichwertiges  Glied 
eines  Krt  ragst  euersy  st  e  ins,  und  es  ist 
daher  nicht  unzweckmäßig,  statt  von  einer 
Kapitalrentensteuer  von  einer  Kapit  al- 

ert ragst  euer  zu  sprechen.  Die  Funktion 
der  Ertragsteuern  ist  es.  tue  Einkünfte,  die 
verschiedenen  Gruppen  der  Vermögensarten, 
Grundbesitz,  Gewerbebetrieb  und  Wert- 
kapital,  in  ihren  Einkünften  je  für  sich  zu 
erfassen,  ohne  daß  die  subjektiven  Verhält- 

e  des  Bezugsberechtigten,  seine  Leistungs- 
fähigkeit (z.  B.  die  Hohe  seiner  Gesamt- 

einkünfte,  sein  Familienstand,  seine  Verschul- 
duni:! Berücksichtigung  zu  finden  brauchen. 

Das  Wcmii  der  Kapitalrentensteuer,  ins- 
adere    das    Verhältnis    zu    den    anderen 

Ertragsteuern,  ändert  sich,  wenn  sie  nicht 
ein  Glied  eines  reinen  Krtra^steuersysteius 
bildet.  Mindern  neben  eine  Einkommen- 

steuer tritt.  In  einein  solchen  Steuersystem 
wird  den  Ertragsteuern  die  Funktion  einer 
Vorbelastung  des  fundierten  Ein- 

kommens (unearned  income)  zugewiesen. 
Fast  alle  modernen  Steuersysteme  gehen 
von  dem  Grundsatze  aus.  daß  diejenigen 
Einkommensteile  starker  belastet  werden 

Bollen,  die  sich  nicht  lediglich  auf  die  Arbeit 

•  Brs  gründen  und  damit  nicht  von 
'i   Arbeitskraft   und   auch   von   der  Ar- 

•  nheil  abhängen,  die  vielmehr  durch 
ihre  Verknüpfung  mit  bestimmten  Objekten 
von  den  subjektiven  Verhältnissen  des  Be- 

ziehers unabhängiger  sind.     Derjenige,  der 
•  d    <  Ibjekten    Einkünfte    bezieht, 

•  int  in  der  Hohe  Beines  Einkommens 

It,    als    derjenige,    der    ohne 
keit  einkommenlos  sein  würde. 

(D«  •/.     ist     freilieh    keineswegs 
unter  richtig.    Es  ist  zu  berücksien- 

.  daß  die  Einkünfte  aus   Besitz,   ins- 
Kapitalbe-ii/.  .»ich  nicht 

imimr    ohne    sM-it.-r.  -    veränderten    Preis- 
en, wahren.)  ds     Vrl 

v.  ie  die  Zeit  nach  dem 
Verteuerung  der  \j  I 

haltnng  zu  folgen  rennag.)     Wird  den  Er- teuer 

rbelastung  des  fundierten 
Eink 
damit    ii  mit    dem    ihnen 

an    - i 1 1 1    fremden    I  von    dei 
:    der    !.• 

i  len- roUkommi 
nr.      Bei 

in  im  einzelnen 

einflußt,    vom 
Wer  von 

nden 

U  kkultur; 

I  schwerindustrielles  Unternehmen  —  Agen- 
turgeschäft). Bei  der  Nutzung  des  Kapital« 

Vermögens  spielt  die  eigene  Arbeit  eine  grund- 
sätzlich geringere  Rolle,  soweit  es  sich  nicht 

etwa  um  gewerbsmäßiges  Darleihen  von 
Geld  handelt.  Die  Kapitalrentensteuer  kann 
sich  daher  sehr  eng  an  die  Einkommensteuer 

anschließen  und  —  durch  Einbeziehung  sub- 
jektiver Momente,  selbst  durch  Zulassung 

den  Schuldenabzugs,  und  durch  Staffelung 
zu  einer  Spezialeinkoinmensteuer  auf  Kapital- 

einkommen gestaltet  werden.  Die  Gleich- 
stellung mit  der  Grund-  und  Gewerbesteuer 

wird  ferner  noch  dadurch  stark  beeinflußt, 
daß  neben  einem  Kinkommensteuersystem  die 
Kapitalrentensteuer  ihre  Berechtigung  ledig- 

lich aus  dem  Gesichtspunkt  der  Vorbelastung 
des  fundierten  Einkommens  hat,  während 
für  die  Grund- und  Gewerbesteuern  außerdem 
noch  durch  die  enge  Beziehung  ihrer  Objekte 
zu  ihrem  Standort  der  Grundsatz  der  Be- 

steuerung nach  Leistung  und  Gegenleistung 
hervortritt:  das  führt  vielfach  zu  einer  Aus- 

gestaltung dieser  Steuern  nach  Merkmalen, 
die  sich  vom  Ertrage  sehr  stark  entfernen 
und  zu  einer  Ausscheidung  aus  dem  Steuer- 

system des  Staates  durch  Ueberweisung  an 
die  Gemeinden.  Hierzu  ist  die  Kapital- 

rentensteuer bei  ihrem  mobilen,  ortlich  un- 
gebundenen objekt,  vollständig  ungeeignet. 

Kein  Platz  für  eine  Kapitalrentensteuer 
ist    im    allgemeinen    dann    vorhanden,    wenn 
neben  der  Einkommensteuer  bereits  eine 

laufende  Vermögenssteuer  besteht. 
Denn  eine  solche  Vermögenssteuer  erfüllt 
bereits  die  Aufgäbe,  das  (gesamte)  fundierte 
Einkommen  vorzubelasten.  Denkbar  ist  frei- 

lich, die  Aufgabe  einer  Vorbelastung  des 
fundierten  Einkommens  zwischen  einer 
laufenden  Vermögenssteuer  und  einem  Er> 

trag8teuersystem  zu  teilen. 
Eine  teilweise  Vorbelastung  der  Capital« 

rente  kann  auch  durch  eine  Körper- 
schaft s  t  euer,    d.    h.    eine    Steuer   auf   das 

Einkommen  der  juristischen  Personen,  be- 
sonders der  Erwerbsgesellsohaften,  erreicht 

werden,  wenn  daneben  die  Einkommen  der 
Inhaber  der  Geschäftsanteile,  der  Aktio- 

näre usw.  den  gleichen  Sätzen  wie  sonstiges 
ommen  unterliegt  und  ein  Abzug  für. 

die  e  Be  teuerung  bei  der  Erfa  ung  des 
Einkommens  der  Körperschaft  niohl 
macht  uinl  i  io  in  I  >e  terreiob,  Sollend). 
Eine  doppelte  Vorbelasl  .  i er,  wenn 
wo-  in  Deutschland  neben  der  Einkommen- 

ii  r  auf  die  Einkommen  der  Aktionäre  usw. 

der    ungekürzte    <  ii  eil  nn    durch 
tiaft  teuer  und  die  Divid 

■    die   Kapitalertragsteuer  erfaßt  wird, 
3.    Die   Erhebungsmethode.      Aufgabe 

ner  Kapi- 
talrentensteuer  lose  Erfa 

der  Kapitalrente  sicherzustellen,    im  Gi 
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satz  zu  den  anderen  Ertragsteuern  (Grund- 
und  Gewerbesteuer)  ist  es  nicht  möglich, 
von  äußeren  Steuermerkmalen  auszugehen, 
bei  deren  Vorliegen  ein  bestimmter  Ertrag 
fingiert  werden  kann  (wie  z.  B.  Boden- 

bonität, Jahresmietwert,  gemeiner  Wert; 
geschätzte  Ertragfähigkeit,  Anlage-  und  Be- 

triebskapital, Arbeiterzahl).  Schätzungen 
können  daher  bei  einer  Kapitalrentensteuer 
nicht  zum  Ziele  führen.  Vielmehr  muß  die 
tatsächliche  Höhe  der  Kapitalrente  des 
Steuerpflichtigen  festgestellt  werden.  Zwei 
Methoden  sind  dabei  möglich. 

a)  Die  Deklarationsmethode,  d.  h. 
die  Besteuerung  des  Beziehers  der  Kapital- 

rente (also  des  Gläubigers)  auf  Grund  obli- 
gatorischer   Steuerdeklaration   (wie   sie   bei 

der  Einkommensteuer  ausgebildet  ist).    Für 
diese  Methode  spricht,  daß  sie  die  Berück- 

sichtigung subjektiver  Momente  ermöglicht. 
Die  Doppelbesteuerung  derjenigen  Kapital- 

erträge, die  aus  gewerblich   arbeitendem  Ka- 
pitalvermögen  fließen    und    die   daher   be- 

reits   der  Gewerbesteuer   unterliegen,   kann 
vermieden  werden.     Schuldenzinsen,  die  als 
Werbungskosten  für  den  Kapitalertrag  an- 

zusehen sind,  können  für  abzugsfähig  erklärt 
werden,  die  Leistungsfähigkeit  des   Steuer- 

pflichtigen (Höhe   des   Gesamteinkommens, 
Familienstand)  kann  berücksichtigt  werden. 
Auch  eine  progressive  Gestaltung  der  Steuer- 

sätze, sei  es  nach  der  Höhe  des  Ertrags,  sei  es 
nach  der  Höhe  des  Gesamteinkommens,  ist 
möglich.  Gegen  diese  Methode  sprechen  aber 
die  Gründe,  die  gegen  die  Erhebung  einer 
Steuer  auf  Grund  einer  Deklaration  über- 

haupt sprechen,  und  zwar  sind  diese  Gründe 
bei  der  Kapitalrentensteuer  besonders  stark, 
weil   gerade    die    Kapitalrente    leichter    als 
jede  andere  Einnahme  verheimlicht  werden 
kann.    Jede  Kontrolle  versagt,  Steuerstrafen 
können  nicht  schrecken,  da  eine  Entdeckung 
nur  selten  möglich  ist.     Es  bleibt  also  nur 
das  Vertrauen  auf  die   Stärke  des   Staats- 

gedankens und  die  Steuermoral.    Daß  dieses 
Vertrauen  hinfällig  ist,  haben  schon  vor  dem 
Kriege  viele  Praktiker  des  Steuerrechts  aus- 

gesprochen, obgleich  die  damaligen  niedrigen 
Sätze  der  Steuern  immerhin  einigen  Schutz 
gegen      Steuerhinterziehungen      darstellten. 
Nach  dem  Kriege,  bei  hohen  Sätzen  aller 
Besitzsteuern,  wäre  jedes  Vertrauen  auf  die 
Steuerehrlichkeit   eine    Selbsttäuschung.    — 
Die  Methode  der  Deklaration  kann  auch  nicht 
dadurch   verbessert   werden,   daß   man   zur 
Kontrolle  der  Angaben  der  Gläubiger  den 
Schuldnern  eine  Anzeigepflicht  auferlegt. 
Die  Anzeige  würde  im  internationalen  Kredit- 

verkehr nicht  gefordert  werden  können,  sie 
würde  bei  allen  nicht  auf  den  Namen  lau- 

tenden Wertpapieren  undurchführbar  sein, 
auch  z.  B.  bei  Briefhypotheken  auf  Schwie- 

rigkeiten stoßen,  zudem  bei  der  Verschieden- 

heit der  örtlichen  Zuständigkeit  für  Gläu- 
biger und  Schuldner  verwaltungstechnisch 

kaum  organisierbar  sein;  auch  wäre  die 
Verpflichtung  geeignet,  die  Stellung  des 
Schuldners  zu  seinem  Gläubiger  zu  ge- 
fährden. 

b)  Die  Methode    der   Erfassung    an 
der  Quelle  der  Einkünfte,  indem  der  Schuld- 

ner verpflichtet  wird,  die  Steuer  seinerseits 
aus  der  von  ihm  geschuldeten  Rente  (dem 
Zinsbetrag,    der    Dividende    usw.)    an    den 
Steuerfiskus  zu  zahlen  und  berechtigt  ist, 
den  entrichteten  Betrag  bei  der  Bezahlung 
an  den  Gläubiger  diesem  abzuziehen.    Diese 
Methode  kann,  da  sie  zuerst  im  englischen 
Einkommensteuergesetz    in    weiterem    Um- 

fange   angewendet    worden    ist,    auch    als 
englische    Methode    bezeichnet    werden. 
Wegen  der  Durchführung  im  einzelnen  kann 
auf  die  Darstellung  des  deutschen  Kapital- 

ertragsteuergesetzes (II,  2)  verwiesen  werden. 
Der  ausschlaggebende  Vorteil  dieser  Methode 
besteht  in  der  Sicherung  der  vollständigen 
Erfassung  der   Steuer;   dies  gilt  vor  allem 
von  den  Zinsen  für  öffentliche  Anleihen,  für 
Pfandbriefe  und  Obligationen  und  für  Divi- 

denden  der    Gesellschaften,   in   nicht   ganz 
so  hohem  Maße  für  Hypothekenzinsen.    Die 
Methode    hat    ferner    den    Vorteil,    relativ 
großer  Einfachheit  und  Billigkeit:  das  trifft 
vor  allem  zu  für  diejenigen  weit  verbreiteten 
Kapitalanlagen,  für  die  nur  ein  Schuldner 
oder  nur  eine  geringe  Anzahl  von  Schuldnern 
vorhanden  sind,  wie  für  Reichs-,  Staats-  und 
Kommunalanleihen,  bei  denen  der  Steuer- 

abzug an  einer  Stelle  (bei  der  Staatsschulden- 
verwaltung)   oder   an    wenigen    Stellen   er- 

folgt.    Diesen  Vorteilen  gegenüber,  die  bei 
hoher  Steuerbelastung,  großem  Finanzbedarf, 
und  schlechter  Steuermoral  die  Methode  zur 
Notwendigkeit  machen  kann,  stehen  freilich 
gewisse  Nachteile.    Grundsätzlich  pfle- 

gen zwei  Einwendungen  erhoben  zu  werden. 
Zunächst  eine  rechtliche  Einwendung,  die  sich 
nur  auf  die  Anwendung  der  Methode  auf  öffent- 

liche Anleihen  bezieht.  Es  wird  behauptet,  der 
Staat,  der  sich  selbst  durch  das  Steuergesetz 
verpflichte,  in  seiner  Eigenschaft  als  Anleihe- 

schuldner einen  Prozentsatz  der  geschuldeten 
Zinsen    als    Steuer    einzubehalten,    bräche 

damit  sein  bei  Auflegung  der  Anleihe  ge- 
gebenes Versprechen,  für  einen  bestimmten 

Zeitraum  die  Anleihe  nicht  konvertieren  zu 
wollen.     Der  Einwand  kann  für  die  finanz- 

politische Frage,   ob   die  Einführung  einer 
Kapitalrentensteuer  unter  Erhebung  an  der 
Quelle    nach    der    Kreditlage    des    Staates 
zweckmäßig  ist,  eine  Rolle  spielen;  er  kann 
zu   einer   Befreiung   der   Staatsanleihe   von 
der  Steuer  führen  (so  in  Frankreich,  z.  T. 
Oesterreich).      Rein  rechtlich   ist   er  nicht 
haltbar.  Denn  der  Staat  als  Anleiheschuldner 
tritt  den  Zeichnern  der  Anleihe  nicht  anders 
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gegenüber,  wie  jeder  Gläubiger  einem  Schuld- 
ner, es  entstellen  nur  zivilrechtliche  Bezie- 

hungen: in  sie  kraft  der  Steuerhoheit,  also 
auf  dem  Gebiete  des  öffentlichen  Rechts, 
einzugreifen,  bleibt  dem  Staate  unbenommen. 
Anders  ist  es  nur,  wenn  bei  der  Ausschreibung 
der  Anleihe  aueh  die  Befreiung  von  einer 
Kapitalrenten- teuer  besonders  zugesichert 
worden  ist  (wie  z.  H.  in  Heutschland  bei  der 
Sparprämienanleilie  aus  L919  und  in  den 
Ententestaaten  bei  vielen  Kriegsanleihen). 
Die  andere  grundsätzliche  Einwendung  ist 
wirtschaftlicher  Natur.  Ks  wird  behauptet, 
derAbzug  an  der  Quelle  werde  eine  Erhöhung 
des  vorher  üblichen  Zinsfußes  zur  Folge  haben, 
indem  die  Gläubiger  ihre  den  Schuldnern 
gegenüber  niei-t  Btärkere  soziale  Macht- 

stellung dasu  ausnutzen  würden,  den  Steuer- 
abzug durch  eine  Erhöhung  des  Zinsfußes 

auszugleichen:  die  Steuer,  die  den  Gläubiger 
treffen  solle,  werde  also  auf  dem  Schuld- 

ner haften  bleiben.  Soweit  aber  eine  Kr- 
höhu  änsfußes  nicht  durchzusetzen 

.  wie  insbt  ondere  bei  bindenden  Ver- 

trägen and  bei  Wertpapieren,  würde  ein 
Kurssturz  die  Folge  sein.  Richtig  ist,  daß 
der  Steuerabzug  zurückwirkt  auf  die  Fest- 
setzum:  lies  Kurses  der  Wertpapiere.  Ob 
aber  ein  Kurssturz  die  Folge  ist  und  ob 
allgemein  eine  Eeraufsetzung  des  Zinsfußes 

erfolgt,  hängt  \  >age  auf  dem  Kapital- 
kreditmarj  Im   übrigen  handelt  es 
sich  um  eine  Folge,  die  nicht  lediglich  durch 
die  Methode  der  Erhebung  bedingt  ist.  Die 
gleiche  Folge  würde  auch,  je  nach  der  Wirt  - 

der  zu  a  erörterten  Methode 
eintreten,    wenn    auch    vielleicht,    besonders 

den  dort  möglichen  gestaffelten  Steuer- 
-  weniger  schematisohen  Form. 
Irrtum,   aus  der  Eigenschaft 

[  ab  einer  direkten 

riehen    zu    wollen,    daß    -ie    nicht 
len  könnt.-.     Wichtig  für  die 

he  Durchführung  sind  eine  Reihe 
.   '.teilen.      J-jnir  .  nicht 

•  ihren  für  alle  Arten 
durchzuführen.     Es  rer- 
en  Anleihen,  da  bei  ihnen 

ildner  der  deutschen  Finanzhoheit 
nicht    untersteht. 

Dt    \"ii    \orn- 

■  :■•!!    I  'm- ■•  •■••in  n  werden 
shen 

Fällen  muß  die  J  ••  .1  a) dem  dort 
■  if(  •       I  erner 

1  alle  er- 
. 

Mindern! 
Hierher 

chuldenal 
.eidung    1  die 

z.  B.  dann  eintreten  würde,  wenn  erst  die 

Sypothekenzinsen  und  dann  die  Zinsen  aus 
den  auf  Grund  der  Hypotheken  ausgegebenen 
Pfandbriefen  oder  den  durch  die  Hypotheken 
gedeckten  Sparkassenforderungen  versteuert 
werden,  die  ferner  bei  Sehachtelgesellschaften 
eintreten  können;  die  Ausscheidung  der  zum 

Betriebsvermögen  eines  Gewerbebetriebs  ge- 
hörigen Kapitalforderungen;  ferner  die  Aus- 

scheidung derjenigen  Kapitalforderungen, 

deren  Gläubiger  ein  gemeinnütziges  Unter- 
nehmen ist;  die  Berücksichtigung  der  kleinen 

Rentner,  die  durch  eine  hohe  Kapital- 
ertragsteuer in  ihrer  Existenz  bedroht  werden; 

die  Frage,  ob  die  Steuer  im  Interesse  des 
Staatskredits  im  Auslande  auch  dann  zu 

erheben  ist,  wenn  der  Gläubiger  im  Aus- 
lande sitzt.  Die  Lösung  dieser  Einzel- 

schwierigkeiten ist  jedoch  keineswegs 
schlechthin  unmöglich,  wie  zu  II  an  der 
Band  der  einzelnen  Gesetze  zu  zeigen  bleibt. 
bis  ist  zum  Teil  möglich,  in  den  genannten 
ballen  oder  bei  bestimmt  gearteten  Gläu- 

bigern unter  bestimmten  Formalitäten  den 

Schuldner  von  der  Verpflichtung  der  Steuer- 
abführung und  der  Berechtigung  zur  Kür- 

zung seiner  Zinsschuld  auszunehmen.  Ferner 
kann,  wo  der  Abzug  zunächst  unvermeidlich 
ist,  durch  eine  nachträgliche  Vergütung  an 
den  Gläubiger  diesem  der  gekürzte  Betrag 
wieder  ersetzt  werden:  das  geschieht  z.  B. 
in  England,  Frankreich  und  Deutschland 
zugunsten  der  kleinen  Rentner,  kann  auch, 
in  Form  des  sog.  Affidavit,  zur  Privilegierung 
der  ausländischen  Gläubiger  durchgeführt 
werden    (so   bis   1910,   seitdem    nicht    mehr, 

in  England).  Ausgeschlossen  erscheint  aller- 
dings  bei   der   Methode   ZU    b   eine   Staffelung 

der  Steuersätze  nach  der  Höhe  des  Gesamt- 

einkommens  des   Gläubigers.      Möglich   ist 
höchstens,    abgesehen    von    der    Entlastung 
der  Ideinen  Rentner,  eine  ge  taffeite  Ver- 

gütung an  solche  Gläubiger,  die  bestimmte 
Einkommensstufen    nicht    übersteigen,    wie 

im  beschränkten  .Maße  in  England 
schiebt. 

II.   Geschichte.     Gesetzgebung. 

1.   Ueberblick   über  die  geschichtliche 
Entwicklung.  \l-  Bestandteil  einei 
einkommen  ■■  uerlo  en     Ertrag  temi 
taucht    die    Kapitalertrag  teuer    etwa    mit 

'.    .lahrh.   auf,      Bll   dahin   trat 
die  Bedeutung  des  reinen  Kapitalvennil 
ai-  Quelle  des  Einkommens  noch  stark  zu- 

rück: es  fehlte  neben  den  (irund-  und  II 

lern,  den  Gewerbetreibenden  und  Hand« 
Beamten  und  Arbeitern  eine 

Kapitalisten-  und  Rentnerklai  ■■■  große» 
ron  Kapitalien 

in  Wertpapieren  war  noch  nicht  au 
und    Wertpapierrecht 

noch   unausgebildet.      N  eh   diese 
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Voraussetzungen  in  der  Wirtschaft  in  größe- 
rem Umfange  herausgebildet  hatten,  gingen 

die  Gesetzgebungen  im  wesentlichen  zwei 
Wege:  sie  führten  entweder  eine  vollständige 
Einkommensteuer  ein  oder  sie  stellten  neben 
die  Grund-  und  Gewerbesteuer  eine  Kapital- 

rentensteuer. Während  Preußen  den  ersten 
Weg  ging  und  bis  zum  Uebergang  der 
Personalsteuern  auf  das  Keich  (l./IV.  1920) 
keine  Kapitalrentensteuer  gekannt  hat,  haben 
die  süddeutschen  Staaten  zunächst  ihr  Er- 

tragsteuersystem durch  die  Kapitalrenten- 
Steuer  ergänzt.  Aehnlich  verfuhren  Oester- 
reich  (seit  1849),  Ungarn  (seit  1875),  Frank- 

reich (seit  1872  Dividendensteuer),  Ruß- 
land (seit  1885  Kuponsteuer).  Noch  etwas 

anders  gestaltete  sich  das  Steuersystem  in 
England,  wo  die  vollständige  Ausschöpfung 
aller  Ertragsquellen  in  einem  einkommen- 

steuerähnlichen Systeme  (der  income  tax) 
erfolgte.  Das  Vorgehen  Englands  ist  be- 

sonders wichtig  wegen  der  Einführung  der 
Erfassung  an  der  Quelle.  —  Die  weitere 
Entwicklung  führte  vielfach  zu  einer  Ver- 

bindung der  beiden  Systeme.  Die  Staaten 
mit  dem  reinen  Ertragsteuersystem  fügten 
ihm  allmählich  eine  allgemeine  Einkommen- 

steuer hinzu,  so  die  süddeutschen  Staaten 
und  schließlich  in  der  Form  der  Ueber- 
taxe  auch  England  und  Frankreich  (1914, 
1917).  Die  Staaten  mit  dem  System  der 
allgemeinen  Einkommensteuer,  neben  dem 
übrigens  stets  noch  Grund-  und  Gewerbe- 

steuern standen,  hielten  eine  Vorbelastung 
des  Einkommens  aus  Kapitalvermögen  für 
erforderlich  und  fügten  entweder  eine 
Kapitalrentensteuer  oder  eine  laufende 
Vermögenssteuer  (Preußen)  an. 

2.  Deutschland,  a)  Bis  zum  l./IV.  1920 
war  die  gesamte  laufende  direkte  Besteuerung 
(Ertragsteuern  wie  Einkommensteuer)  Sache 
der  Bundesstaaten.  Bis  dahin  haben  Kapi- 

talrentensteuern, vor  allem  in  den  süd- 
deutschen Staaten,  bestanden.  Bayern 

hatte  nach  älteren  Versuchen  mit  einem  ge- 
mischten Einkommen-  und  Ertragsteuer- 

system 1856—1912  ein  rationell  ausgebildetes 
reines  Ertragsteuersystem.  Der  Kapital- 

rentensteuer (G.  v.  31./V.  1856,  19./V.  1981, 
9./VI.  1899)  unterlagen  grundsätzlich  die 
Einkünfte  aus  allen  Kapitalforderungen, 
allerdings  mit  zahlreichen  subjektiven  Be- 

freiungen und  mit  einer  Degression  zu- 
gunsten der  kleinen  Einkommen.  Die  Steuer 

wurde  nach  der  Deklarationsmethode  er- 
hoben. Die  Steuersätze  waren  nach  dem 

Jahreseinkommen  von  iy2  bis  4%  gestaffelt 
(Ertrag  1909:  7,4  Mill.  M.).  Die  Finanz- 

reform von  1910  (mit  Wirkung  von  1912) 
setzte  neben  die  Ertragsteuern  eine  allgemeine 
Einkommensteuer.  Das  neue  Kapitalrenten- 
steuergesetz  vom  14./VIIL  1910  (nebst  der 
Novelle  v.  17./VIII.  1918)  setzte  die  Steuer- 

sätze herab  (1%  von  70  M.  Renteneinkommen 
an,  2%  bei  mehr  als  1000  M.)  und  sah  Er- 

mäßigungen um  die  Hälfte  und  ein  Viertel 
bei  einem  Gesamteinkommen  von  nicht  mehr 
als  2000  bzw.  3000  M.  vor.  Die  Steuer 
brachte  daher  1913  nur  noch  5,779  Mill.  M. 
(1919:  7,4  Mill.  M.).  -  Württemberg 
hatte  bis  1905  ein  reines  Ertragsteuer- 

system ( Kapitalrentensteuer  G.  v.  22./ VI. 
1820,  19./IX.  1853,  13./VI.  1884).  Mit 
dem  l./I.  1905  fügte  Württemberg  den 
Ertragsteuern  eine  allgemeine  Einkommen- 

steuer an.  Das  Kapitalrentensteuer  G. 
v.  8./VIII.  1903  gleicht  dem  bayerischen, 
doch  wurde  der  Steuersatz  jährlich  durch 
das  Haushaltsgesetz  festgesetzt  (1915:  2,01%; 
Aufkommen:  12,6  Mill.  M.).  Württemberg 
hatte  ferner  die  Besonderheiten,  daß  die 
Gemeinden  Zuschläge  auch  zur  Kapital- 

rentensteuer erheben  konnten  und  daß  neben 
der  Einkommensteuer  und  den  Ertragsteuern 
seit  1915  eine  Vermögenssteuer  bestand.  — 
In  Baden  ist  seit  dem  l./I.  1908  das  frühere 
Ertragsteuersystem,  das  auch  eine  Kapital- 

rentensteuer enthielt,  durch  ein  eigenartiges 
Vermögenssteuersystem  ersetzt  worden,  das 
sich  in  drei  Gruppen  (Kapitalvermögen,  ge- 

werbliches und  landwirtschaftliches  Ver- 
mögen) gliederte  (s.  den  Art.  „Vermögens- 

steuer"). —  In  Hessen  wurde  von  1901 
an  die  Kapitalrentensteuer  (G.  v.  4./VII. 
1884,  10./VII.  1895)  durch  eine  Vermögens- 

steuer ersetzt.  —  Eine  Kapitalrentensteuer  be- 
stand ferner  in  Anhalt  (G.  v.  22./V.  1897) 

und  in  beiden  Schwarzburgs.  Die  Kapital- 
rentensteuer in  Sachsen-Altenburg  (G.  v. 

20./VI.  1902)  wurde  1919  durch  eine 
Vermögenssteuer  ersetzt.  Die  Kapital- 

rentensteuer in  den  beiden  Mecklenburg 
sind  mit  der  Einführung  der  Einkommen- 

steuer (1917)  aufgehoben  worden.  —  In 
Elsaß-Lothringen  wurde  das  alte  fran- 

zösische Steuersystem  seit  den  90  er  Jahren 
durch  ein  Ertragsteuersystem  ersetzt.  Die 
Kapitalrentensteuer  (G.  v.  13./VII.  1901) 
hatte  Sätze  bis  3*4%. 

b)  Die  Personalsteuern  der  Bundes- staaten mußten  mit  der  Finanzreform  von 

1919/20  v.  l./IV.  1920  ab  dem  neuen  Reichs- 
steuersystem weichen.  Dieses  kennt  neben 

der  allgemeinen  Einkommensteuer  die  Vor- 
belastung der  fundierten  Einkommen.  Dabei 

wird  aber  die  Durchführung  der  Vorbelastung 
bei  den  Einkommen  aus  Grundvermögen 
und  Gewerbebetrieb  den  Ländern  und  Ge- 

meinden überlassen.  Die  Vorbelastung  des 
Kapitaleinkommens  dagegen  hat  das  Reich 
selbst  übernommen  und  zwar  deshalb,  weil 
eine  vollständige  Erfassung  die  Besteuerung 
an  der  Quelle  (I,  3  b)  voraussetzt  und  diese 

Methode  nur  für  ein  großes  Wirtschafts- 
gebiet, also  für  das  ganze  Reich,  durchführbar 

ist.    Die  Regelung  ist  durch  das  Kapital- 
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erträgst  eu  erG.  v.  29./V.  1920  er- j 

folgt  (Kntwurf  Drucks,  der  Xat.A'ers.  1919,: 
Nr.  U'»2.">,  Bericht  das.  Nr.  21;">7).  Inhalts- 
übersicht:  Steuerobjekt  sind  die  in 

7  Gruppen  eingeteilten  Kapitalerträge  (Divi- 
denden, Zinsen,  Ausbeute  usw.;  Anleihe- 

zinsen: Zinsen,  die  bei  Lehens-,  Kapital-  und 
Ken  len  versichern  iiirsun  lerne  Innen      auf      die 
Prämienreserve  der  Versicherten  entfallen; 
Zinsen  aus  Forderungen;  Bypothekenzinsen 
usw.;  vererliliche  Rentenbezüge;  Diskont- 

betrage vuii  Wechseln  und  Anweisungen  ein- 
8chliefilicli  der  Schatzwechsel,  soweit  es 

sich  um  Kapitalanlagen  handelt).  Befrei- 
ungen bestehen  einmal  mit  Rücksicht  auf 

den  gemeinnützigen  Zweck,  dem  in  der 

Perso  [laubigen  Kapitalvertrage  ge- 
widmet sind  (Stiftungen,  Universitäten  u.  a.i, 

ferner  zur  Vermeidung  von  Doppelbesteue- 
rungen, die  eintreten  wurden,  wenn  sowohl 

die  Bypothekenzinsen,  die  bestimmten  Kre- 
ditinstituten (Sparkassen,  Kreditgenossen- 

schaften, öffentlichen  Versicherungsträgern, 

Stiftungen,  Hypothekenbanken,  ■/..  T.  auch 
lägen  Bankein  zustehen,  als  auch  die 

Zinsen,  die  diese  Institute  (für  Sparkassen- 
guthaben, Pfandbriefe,  Bankdepositen)  zu 

zahlen  haben,  sowie  bei  Schachtelgesell- 
schaften, die  Dividenden  der  .Mutter-  und  der 

Tochtergesellschaften  besteuert  wurden.  Aus- 
ländische Schuldner  sind  steuerpflichtig, 

auch  ausländische  Gläubiger  sind  (abgesehen 
von  reinen  Forderungszinsen  und  Diskont- 

■  eiit  bevorzugt.     Steuersubjekt 
technisch   durchführbar  ist, 

Schuldner  der  Forderung  (also  z.  B.  das 
[bat  für  seine  Anleihen,  die  Aktien- 

Uscbaft   für  ihre   Dividenden,   der   (iuts- 
I  [ypothekenschulden):  er 

■    Rentenverpflichtung    die 
i  und  fuhrt  >ie  an  den  Steiierl'iskus 

■•]•  thode  mufi  der- 
ler  Deklaration  des  Gläubigen  le- 

■:,   wenn  der  Schuldner  sich 
im  Ausland  befindet  und  bei  in-  wie  aus- 

Die    Einzel- 
entbalten   die  Aus- 

fuhr .  in  27.  .Juli  1921.  1  'er 

eitlich    10%.      Auf 
■.  Verhältni    e  det  '  iläub 

nimmt  i!  i                       h  keine  Rücksicht. ;  auf 

den    Kr;:  .  euer    und 
mit  Rück  Kur«  <l«-r  Wert- 

ftaptere  alsbald  kaft- 
unmittell 

1  nur  für  die  Personen,  die 

■  . 

und  nun  im  /  rzt  wurden 

t  Berück- ■ 

ub<  • nie;.  ilert 

sind  und  ihr  Einkommen  hauptsächlich  aus 
Kapitaleinkommen  fließt.  Bei  solchen 
Kleinrentnern  werden  bis  zu  einem  Ein- 

kommen von  14  000  M.  bestimmte  nach 

der  Einkommenshöhe  abgestufte  Prozent- 
sätze (100  bis  herunter  zu  10%)  auf  die  Ein- 

kommensteuer angerechnet  (§  44  des  Ein- 
kommensteuergesetzes in  der  Fassung  v. 

24./11I.  1921).  Das  Aufkommen  der  Kapital- 
ertragsteuer ist  im  Haushaltsplan  1921  auf 

1,1   Milliarden   M.  geschätzt. 
3.  Oesterreich  kannte  schon  seit  den 

Patenten  v.  29.  X.  IS  19  und  28./1V.  1859 

innerhalb  eines  Ertragsteuersystems  eine  Be- 
steuerung der  Kapitalrente,  z.  T.  als  Kupon- 

steuer mit  Abzug  an  der  Quelle.  Die  Finanz- 
reform von  1890,  die  eine  Einkommensteuer 

einführte,  stellte  neben  diese  ein  System 
von  Sondersteuern  mit  der  Aufgabe  der 
Vorbelastung  des  fundierten  Einkommens. 

Die  Kapitalrente  behandelt  das  Kenten- 
steuergesetz  v.  25./X.  1890  (nebst  Novelle 
v.  23./I.  1914).  Dabei  scheiden  aus  der 
Rentensteuer  aus  die  Dividenden  und  Priori- 

tätszinsen: sie  werden  von  der  gleichzeitig 

eingeführten  Erwerbsteuer  erfaßt,  d.  h.  von 
einer  Körperschaftssteuer,  die  die  Aktien- 

gesellschaften usw.  mit  ihren  Erträgen  be- 
steuert, ohne  einen  Abzug  wegen  der  da- 

neben bestehenden  Ki n ko in  ine nsleuerpf  licht 
den  Dividendenbeziehern  zuzulassen.  Die 

Rentensteuer  umfaßt  die  Zinsen  aus  allen 

anderen  Wert  papieren,  ferner  sonstige  l-'or- 
derungszinsen,  Zeit-  und  Leibrenten,  Aus- 
träge,  Pachtzinsen  für  verpachtete  Gewerbe, 
Bezüge  für  die  Ueberlassumr  von  Patent- 

rechten u.  a.     Befreit  sind  Staats-  und  Kom- 
munalverbände  hinsichtlich  der  zinstragend 
angelegten   Steuergelder,   die   Postsparkasse 
und  zwar  auch  die  Zinsen  von  Spareinlagen 
bei    der    Postsparkasse,    gewisse    Anstalten. 
Schuldenabzug  ist    nicht   zugelassen.      Der 
Steuersatz     beträgt     L0%     voii     den     Zinsen 
der  nicht  I  befreiten  österreichischen 

Staatsschuld,  3%  ron  Pachtzinsen  für  ver- 
pachtete    Gewerbe,     1  '  -" .,    für    Zinsen    der 

Spareinlagen  bei  Sparkassen,  Genossen- 
schaften   in  d    VorachuBkassen,    '_■  .,    von 

•  Q    von    Pfandbriefen    usw.,    sonst 

Die  Erhebung  erfolgt  an  der  Quelle  durah 

Steuerabzug  bei  Wertpapieren  der  öffent- 
lichen Körperschaften  und  bei  Sparkassen- 

/in  .  durch    Deklaration    de     Be- 
ziehers. Die  kaiserliche  V.  v.  38.  Vlli.  L916 

führte  einen  Kriegszuschlag  von  100%  ein, 
•  i  die  Steuer  nicht  ichon  10   ,  beb 

Nach    dem    Kriege    wurde    in    Deutsoh« 
erreich  der  Zuschlag  durch  G.  v. 

•■  II.  1919  beibehalten  und  fur  Koiito- 
korrentzinsen  und  Spareinlagen  bei  Banken hah 

in  der  Tschec  I  ■   .    ei  durch  die  i  ,i ,.  v. 
•    \l.    L919   und   8.  IV. 
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4.  In  der  Schweiz  gibt  es  Vorbelastungen 
der  Kapitalrente  innerhalb  der  Personal- 

steuersysteme der  einzelnen  Länder  (z.  B. 
Bern  1891).  Außerdem  ist  durch  BundesG. 
v.  25./VI.  1921  eine  Stempelabgabe  auf  Ku- 

pons und  Dividendenscheine  eingeführt  wor- 
den. Der  Steuersatz  beträgt  2  %  für  Anleihe- 

obligationen, Rententitel,  Pfandbriefe  u.  ä., 
3%  für  Aktien,  Genossenschaftsanteile,  Ge- 

nußscheine usw.  und  bei  Prämienanleihe  6% 
der  bei  der  Rückzahlung  fälligen  Prämie.  Bei 
inländischen  Papieren  ist  die  Abgabe  bei 
Verfall  des  Kupons  vom  Kuponschuldner 
unmittelbar  einzubehalten  und  an  den  Fiskus 
abzuführen.  Bei  ausländischen  Wertpapieren 
hat  der  Kuponschuldner  (die  ausländische 
Gesellschaft  usw.)  in  der  Schweiz  einen  Ver- 

treter zu  bestellen  und  dieser  wird  nach  jähr- 
licher Schätzung  der  in  der  Schweiz  um- 

laufenden Papiere  unmittelbar  zur  Steuer 
herangezogen. 

5.  Rußland  hatte  bis  zum  Kriege  ein 
reines  Ertragsteuersystem,  das  eine  Kapital- 

rentensteuer (G.  v.  20./V.  1885  und  21./XII. 
1887)  von  5%  in  sich  schloß,  die  nach  dem 
Abzugsverfahren  von  Staats-  und  Kommunal- 

anleihen, Obligationen,  Bankzinsen  erhoben 
wurde;  Dividenden  von  russischen  Industrie- 

aktiengesellschaften und  Sparkassenzinsen 
waren  frei.  Im  jetzigen  Rußland  besteht 
kein  Steuersystem  mehr.  Dagegen  bestand 
die  russische  Kapitalrentensteuer  in  Polen 
neben  der  österreichischen  der  bisher  öster- 

reichischen Landesteile  fort.  Es  ist  dann 
für  ganz  Polen  durch  G.  v.  16./VII.  1920 
mit  Wirkung  v.  l./I.  1921  eine  einheitliche 
Kapital-  und  Rentensteuer  eingeführt  worden. 
Die  Steuer  ist  nur  z.  T.  eine  Rentensteuer, 
nämlich  soweit  es  sich  um  Wertpapiere, 
Spareinlagen  bei  Sparkassen  und  Banken 
und  sog.  Bruttoprozente  bei  Mineralge- 

winnungsverträgen handelt;  die  Steuer  wird 
mit  10%  im  Wege  des  Abzugsverfahrens 
erhoben.  Daneben  besteht  eine  Kapital- 

steuer, der  mit  1%  des  Wertes  die  hypo- 
thekarisch sichergestellten  Leihkapitalien  über 

2000  M.  unterliegen;  diese  Steuer  hat  der 
Schuldner  (also  der  Grundbesitzer)  für  das 
Kalenderjahr  zu  zahlen  und  kann  die  Steuer- 

beträge bei  der  Rückzahlung  der  Schuld 
dem  Gläubiger  abziehen. 

6.  Frankreich  hatte  seit  dem  G.  v. 
29./VI.  1872  (Nov.  v.  l./XII.  1875,  28./XII. 
1881, 29./XII.  1884, 26./XII.  1850, 25./IL  1901) 
eine  (partielle)  Kapitalrentensteuer,  nämlich 
für  Aktien,  Industrieobligationen  und  Kom- 

munalanleihen (nicht  auf  Staatsanleihen  in 
Hypotheken)  in  Höhe  von  zuletzt  8%  mit 
Abzugssystem  (Aufkommen  1875:  34,7  Mill. 
Fr.,  1913:  128  Mill.  Fr.).  Die  Steuer  wurde 
durch  das  G.  v.  29./V.  1914  (taxe  sur  le 
revenu  des  valeurs  mobilieres)  neu  geregelt. 
Sie  wird  ergänzt  durch  das  G.  v.  31./VII.  1917, 

Handwörterbuch  der  Staatswissensehaften.    4.  Aufl 

das  die  Kapitalrentenbesteuerung  auch  auf 
Hypotheken-,  Depositenzinsen  und  sonstige 
Forderungszinsen  ausdehnt.  Die  Steuer 
beträgt  seit  dem  G.  v.  25./VI.  1920  10%, 
bei  Gewinnen  aus  Auslosungen  20%  und 
bei  Erträgen  aus  ausländischen  nicht  abon- 

nierten Werten  und  ausländischen  Staats- 
renten 12%.  Steuerfrei  sind  die  französischen 

Staatsrenten.  Die  Steuer  wird  nach  der 
Abzugsmethode  erhoben.  Für  Kleinrentner 
(mit  einem  Reineinkommen  von  nicht  mehr 
als  6000  Fr.)  besteht  bei  Kommunalobliga- 

tionen und  Eisenbahnanleihen  ein  Vergütungs- 
ersatz von  der  Hälfte  der  Steuer.  —  Die 

beiden  Kapitalrentensteuern  bilden  seit  der 
Einführung  einer  Einkommensteuer  durch 
G.  v.  15./VII.  1914  und  Ausbau  eines  aus 
mehreren  Quellensteuern  zusammengesetz- 

ten Einkommensteuersystems  (Schedulen- 
steuer)  durch  das  G.  v.  31./VII.  1917  einen 
Teil  dieses  (vielfach  nach  englischem  Muster) 
aufgebauten  Systems.  Der  Gedanke  der 
Vorbelastung  des  fundierten  Einkommens 
kommt  dadurch  zum  Ausdruck,  daß  die 
Steuer  bei  den  Kapitalrenten  mindestens 
10%,  bei  den  übrigen  Einkommensquellen 
nur  6%  beträgt.  Das  Aufkommen  der  beiden 
Kapitalrentensteuern  war  im  Haushalts- 

plan 1920  auf  313  und  27,5  M.  ver- anschlagt. 

7.  In  Belgien  besteht  ein  dem  fran- 
zösischen ähnliches  Schedulensystem.  Das 

Kapitaleinkommen  wird  durch  die  Abzugs- 
methode an  der  Quelle  erfaßt.  Der  Gedaüke 

der  Vorbelastung  kommt  dadurch  zum  Aus- 
druck, daß  der  Steuersatz  bei  dem  Kapital- 

einkommen 10%,  bei  den  Einkommen  aus 
Arbeit  gestaffelt  2  bis  10%  beträgt  (G.  v. 
29./X.  1919). 

8.  In  Italien  gilt  ebenfalls  eine  durch  De- 
kret v.  24./XI.  1919  neugeordnete  Schedulen- 

steuer.  Das  Kapitaleinkommen  (Schedula 
A 1),  das  bei  den  Zinsen  aus  Staatsanleihe 
durch  Abzug  an  der  Quelle,  sonst  nach  der 
Deklarationsmethode  erfaßt  wird,  ist  mit 
18%  belastet,  während  die  Steuersätze  für 
Gewerbe  und  Landwirtschaft  nur  15%  und 
für  Arbeitseinkommen  nur  12%  (bei  Be- 

amten 9%)  beträgt.  Um  die  Ergebnisse 
der  Deklarationsmethode  bei  Aktien,  Obli- 

gationen usw.  zu  verbessern,  ist  außerdem 
ein  Zwang  zur  Umwandlung  von  Inhaber- 
und  Namenspapieren  dadurch  eingeführt, 
daß  die  Einnahmen  aus  Namenspapieren 
einer  an  der  Quelle  erhobenen  außerordent- 

lichen Abgabe  von  15%  unterliegen  (Dekrete 
v.  17./IX.  1918,  22./IV.  1920). 

9.  Auch  Griechenland  (G.  v.  3./I.  1919) 
belastet  innerhalb  eines  Schedulensystems 
das  Kapitaleinkommen  (in  Schedula  C) 

mit  8%  vor,  während  Gewerbe  und  Land- 
wirtschaft nur  6%,  freie  Berufe  und  Arbeit- 

nehmer nur  4%  zahlen. 

Bd.  v.  39 
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10.  England,  das  klassische  Land  des 

Systems  der  Erfassung  an  der  Quelle,  hat 

keine  eigentliche  Kapitalrentensteuer,  viel- 
mehr ist  die  Besteuerung  der  Kapitalrente  nur 

ein  Teil  des  Sehedulensystems  der  Ein- 
kommensteuer und  zwar  ohne  Vorbelastung 

(Sohedula  C:  Einkünfte  aus  britischen,  in- 
dischen, britisch-kolonialen  und  ausländi- 

schen Papieren;  dazu SchedulaA:  Einkommen 

aus  Grundbesitz,  wohin  die  Hypotheken- 
zinsen  gehören).  Die  nähere  Darstellung 

inuij  dem  An.  „Einkommensteuer"  über- 
lassen bleiben.  Hier  isl  nur  hervorzuheben, 

daü  England  bis  1910  auf  Grund  einer 

„Affidavit"  ausländischen  Gläubigern  die 
an  der  Quelle  eingezogenen  Steuerbeträge 
wiedererstattet,  dies  aber  jetzt  nicht  mehr  tut. 

11.  Die  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  haben  ebenfalls  keine  besoudere 

Kapitalrentensteuer,  sondern  nur  eine  in 
Quellen  zerlegte  Einkommensteuer  (s.  diesen 
Art.  i.  Sie  ist  nach  ihrer  jetzigen  Eassung 

(G.  v.  84  11.  L919)  beim  Kapitaleinkommen 

uut  dem  Deklarationsprinzip  aufgebaut.  Nur 
zur  vollen  Erfa>sum.r  des  aus  dem  Ausland 
herrührenden  Eapitaleinkommens  wird  das 

Abzugasystem  angewendet. 
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Johannes  Popilz. 

Kapitalverkehrsteuer. 
Das  am  8./IV.  1922  verkündete  deutsche 

(leset/,  über  Aenderungen  im  Finanzwesen 

1  RGBL  Nr.  30  s.  335fD  bringt  n.  a.  in  An- 
lage 4  ein  Kapitalverkehrsteuergesetz, 

welches  vier  bisher  im  Keichsstempelgesetz 
zusammengefaßte  Steuern  enthält. 

Diese  Kapitalverkehrsteuer  wird  erhoben: 

1.  für  Rechtsvorgänge,  die  Gesellschaften 
bei  reffen  (Gesellschaftsteuer) ; 

L\  für  den  ersten  Erwerb  von  Wertpapieren 

und  sonstigen  Vermögensrechten  des  Kapi- 
talverkehrs (Wertpapiersteuer) ; 

3.  für  Anschaffungsgeschäfte  des  Börsen« 

Verkehrs  (Börsenumsatz  teuer); 

•l.  für  die  Gewährung  von  Vergütungen 

an  Mitglieder  des  Aufsichtsrats  von  Kapital- 
ge  ri|. chatten  (Aufsichtsratsteuer). 

1.    Die    des  eil  schuf  tst  euer.      I  >.ts    I 
unterscheidet : 

a)  iniindische  Kapitalgesellschaften  und  in- 
ländische Niederlassungen  ausländischer  Kapital- 

Ischaften.  Hierher  gehören:  Aktiengesell- 
Schäften,  Kommanditgesellschaften  aul  Aknen, 
Gesellschaften  mil  beschrankter  Haftung,  Ko- 
lonialgesellschaften,  die  Reiohsbank,  bergrecht* 
liehe   Gewerkschaften,   andere   juristi  che    Per- 

niit      Au  luihiue      der      Ki  weil.-      und 

Wirtschaft  geno  anschalten,  falls  de  Erwerbs- 
zweck.-  verfolgen  und  die  llitglieder  ihre  Anteile 
.l  11  «hin  Vermögen  der  juristischen  Person  an 
1  >r  i  1 1 .   übertragen  können,  endli  Er- 
ererb  u  uvereinignngen 
um  beschrankte]  Schuldenhaft 

bi  andere  inhuuiiM  he  Ei  ■  haften 

und  inlandische  Niederlassungen  änderet  .uii- 
landj  eher  Erwei  Uierhi  1 

hören:  offene  Haniul  lIt «n,    Kouiiimu- 
■     .  11    1  I.All.  .' •  ■  U  V.     1»  diu 

. 
und   '..    

haften,    dii  n,   ea 
Mi  di-nu,  daü  diu  Genossenschaft  einem  Reri- 
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sionsverband  angeschlossen  und  der  Geschäfts- 
betrieb satzungsgemäß  auf  den  Kreis  der  Mit- 
glieder beschränkt  ist. 

c)  die  übrigen  inländischen  juristischen  Per- 
sonen und  Personenvereinigungen.  Hierher  ge- 
hören auch  die  nicht  unter  die  Bestimmungen 

für  die  „Erwerbsgesellschaften"  fallenden  in 
das  Genossenschaftsregister  eingetragenen  Er- 

werbs- und  Wirtschaftsgenossenschaften. 
Während  bei  den  Kapitalgesellschaften  die 

Steuerpflicht  an  Zahlungen  und  Leistungen  zum 
Erwerbe  von  Gesellschaftsrechten  geknüpft  ist, 
hat  man  bei  den  unter  b  und  c  genannten  Gruppen 
das  bisherige  Prinzip  der  Urkundenbesteuerung 
beibehalten. 

Wegen  aller  weiteren  Einzelheiten  dieser 

Steuer  vgl.  den  Art.  „Gesellschaftsteuer". 
2.  Die  Wertpapiersteuer.  Dieser  Steuer 

unterliegen  verzinsliche  Schuldverschreibungen 
und  Rentenverschreibungen  in-  und  auslän- 

discher Schuldner,  falls  sie  auf  den  Inhaber  lau- 
ten oder  durch  Indossament  übertragbar,  oder 

in  Teilabschnitten  ausgefertigt  oder  mit  Zins- 
oder Rentenscheinen  versehen  sind;  außerdem 

Aktien  ausländischer  Gesellschaften,  Zertifikate 
über  Shares  und  Urkunden  über  sonstige  An- 

teile an  ausländischen  Gesellschaften;  endlich 
Genußscheine  ausländischer  Gesellschaften.  Die 
Steuerschuld  entsteht,  sobald  die  steuerpflich- 

tigen Urkunden  erstmalig  im  Inland  ausgegeben 
oder  veräußert  oder  verpfändet  oder  zum  Gegen- 

stand eines  Geschäfts  unter  Lebenden  gemacht 
werden  oder  sobald  Zahlungen  auf  sie  geleistet 
werden.  Alles  Nähere  vgl.  den  Art.  „Wertpapier- 

steuer." 
3.  Der  Börsenumsatzsteuer  unterliegen 

Anschaffungsgeschäfte  über  Wertpapiere,  über 
Zahlungsmittel,  die  auf  ausländische  Währung 
lauten,  sowie  über  Mengen  von  Waren,  die  börsen- 

mäßig gehandelt  werden.  Die  Zuteilung  von 
Aktien,  Anteilen  an  Kapitalgesellschaften,  Ge- 

nußscheinen und  Schuld-  und  Rentenverschrei- 
bungen an  den  ersten  Erwerber  ist  im  Gegensatz 

zum  bisherigen  Recht  nicht  steuerpflichtig. 

Die  Anschaffungsgeschäfte  werden  —  außer 
bei  Waren  —  verschieden  hoch  besteuert,  je  nach- 

dem sie  Händler-,  Kunden-  oder  Privatgeschäfte 
sind.  Händlergeschäfte  sind  Geschäfte,  bei  denen 
sämtliche  Vertragsteilnehmer  Händler  sind; 
Kundengeschäfte  sind  Geschäfte,  bei  denen  nur 
der  eine  Vertragsteil  inländischer  Händler  ist; 
Privatgeschäfte  sind  alle  übrigen  Geschäfte. 

Im  übrigen  vgl.  Art.  „Börsenumsatzsteuer". 
4.  Die  Aufsichtsratsteuer  entspricht  dem 

bisherigen  Vergütungsstempel.  Ihr  unterliegt 
die  Gewährung  von  Vergütungen  durch  Kapital- 

gesellschaften an  die  zur  Ueberwachung  ihrer 
Geschäftsführung  verfassungsmäßig  bestellten 
Personen. 

Alle  weiteren  Einzelheiten  vgl.  den  Art.  „Auf- 
sichtsratsteuer". 

Ludwig  Elster. 
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I.  Wesen  und  Formen.  1.  Wesen  der 
Kartelle.  2.  Vorläufer  der  Kartelle.  3.  Ent- 

stehung der  Kartelle.  4.  Umfang  des  Kartell- 
wesens. 5.  Formen  der  Kartelle.  II.  Wirkungen. 

1.  Wirkungen  der  Kartelle  für  die  Unternehmer 
selbst.  2.  Wirkungen  auf  die  außenstehenden 
Unternehmer.     3.  Wirkungen  auf  die  Arbeiter. 
4.  Wirkungen  auf  die  Abnehmer  im  allgemeinen. 
5.  Die  billigeren  Auslandsverkäufe  im  besonderen. 
6.  Wirkungen  auf  den  Handel.  7.  Wirkungen  auf 
die  volkswirtschaftliche  Organisation.  III.Rege- 
lung.  1.  Rechtliche  Regelung.  2.  Kontrollmaß- 

regeln. 3.  Zollpolitische  Maßregeln.  4.  Zwangs- 
syndikate.   5.  Sozialisierung. 

I.  Wesen  und  Formen. 

1.  Wesen  der  Kartelle.  Im  heutigen 
entwickelten  Tauschverkehr  werden  fast  alle 

Güter  von  Mehreren  angeboten,  d.  h.  es  be- 
steht Konkurrenz  (s.  diesen  Art.)  im  Ange- 
bot. Aber  wenn  auch  so  jeder  Erwerbstätige 

der  wirtschaftliche  Gegner  des  anderen  ist, 
jeder  dem  anderen  den  Absatz  beeinträchtigt, 
so  haben  doch  alle  die  konkurrierenden  Wirt- 

schaftspersonen auch  vielfache  gemein- 
same Interessen.  Die  Organisationen,  in 

denen  sie  sich  zur  Verfolgung  dieser  zu- 
sammenschließen, kann  man  in  drei  Gruppen 

scheiden:  Vereine,  Verbände  und  Ge- 
sellschaften. In  den  ersteren  bezwecken  die 

Wirtschaftspersonen  Vertretung  ihrer  gemein- 
samen Interessen  nach  außen,  z.  B.  der  Ke- 

gierung  gegenüber,  ohne  daß  in  die  wirtschaft- 
liche Tätigkeit  ihrer  Mitglieder  beschränkend 

eingegriffen  wird.  In  den  wirtschaftlichen  Ver- 
bänden verpflichten  sich  die  Mitglieder  zu 

einem  bestimmten  Tun  oder  Unterlassen  in 
ihrer  wirtschaftlichen  Tätigkeit  mit  Rücksicht 
auf  den  Verbandszweck,  sie  nehmen  dafüreine 
gewisse  Beschränkung  ihrer  wirtschaftlichen 
Freiheit  in  Kauf.  Bei  den  Gesellschaften 

endlich  vereinigen  sich  mehrere  Wirtschafts- 
personen zu  gemeinsamer  Wirtschaftstätig- 

keit, sei  es  daß  sie  sie  ganz  der  gemeinsamen 

Unternehmung  übertragen  (z.  B.  Aktien- 
gesellschaften), sei  es  teilweise  (Genossen- 

schaften). Die  Kartelle  nun  gehören  zu  den 
Verbänden,  während  die  Trusts  (s.  diesen 
Art.)  zu  den  Gesellschaften  zu  rechnen  sind. 
Sie  sind  selbst  Unternehmungen,  während 
die  Kartelle  nur  Vereinbarungen  zwischen 
sonst  selbständig  bleibenden  Unternehmern sind. 

Kartell  ist  also  die  Bezeichnung  für  eine 

gewisse  Art  von  Unternehmerverbän- 
den. Man  ist  heute  übereingekommen, 

solche  Verbände  der  Unternehmer  Kartelle 
zu  nennen,  welche  den  Konkurrenzkampf 
unter  ihren  Mitgliedern  in  der  einen  oder 
anderen  Form  durch  Vereinbarungen  aus- 

schließen, also  eine  gemeinsame  Monopol- 
stellung herbeiführen.  Man  pflegt  daher  die 

Kartelle  zu  definieren  als  vertragsmäßige 

39* 
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Vereinigungen  von  selbständig  blei- 
benden Unternehmern  derselben  Art 

zwecks  monopolistischer  Beeinflus- 
sung des  Marktes.  Daß  die  Unternehme] 

selbständig  bleiben,  unterscheidet,  wie  ge- 
sagt, die  Kartelle  von  den  Trusts,  welohe 

zwar  auch  die  Bildung  einer  Monopolstellung 
zum  Zweck  haben,  aber  als  Gesellschaften 
eben  die  ganze  wirtschaftliche  Tätigkeit  ihrer 
Mitglieder  Obernehmen.  Die  Kartelle  da- 

gegen beschranken  die  Selbständigkeit 

der  Mitglieder,  z.  B.  bei  den  Preisfestsetzun- 
gen oder  beim  Angebotsquantum  oder  beim 

Aufsuchen  von  Kunden.  i>araus  ergeben  sich 
die  verschiedenen  Kartellformen  (s.  unten). 

Der  monopolistische  Zweck  ist  das 
ntlichste  an  einem  Kartell.  Aus  ihm 

ergeben  ach  Bowohl  ihre  günstigen  wie  ihre 
«nstigen  Wirkungen.  Die  Monopol-- 

Btell  -    Kartells    ist    ein    relatives 
Kollektivmonopol.       Relativ,    weil    die 

Monopolstellung    weder   eine    durch    natür- 
liche Umstände  gegebene  noch  eine  staatlich 

verliehene  ist.    Es  sind  weder  immer  alle  in 

Betracht  kommenden  Unternehmer  im  Kar- 
tell,  noch   ist    das    Aufkommen   einer    Kon- 

kurrenz ausgeschlossen.      Je  intensiver  die 
Monopolwirkungen  sind.  z.  B.  durch  Preis-! 
erhOhungen,  um  so  größer  ist  vielmehr  der! 

.'.   zum   Aufkommen   neuer   Unterneh-j 
Ein  Kollektivmonopol  liegt  vor, 

die  Monopolstellung  nur  eine  Vertrags- 1 
.  zwischen  im  übriLren  Konkurrieren- 

.   sie  beruht   nur  auf  gemeinsamen 
Daher   ist    die    Erzielung 

poTwirkungen,  ■/..  B.  Durchsetzung 
hangen,   um  so   schwerer,  je  I 

r  Konkurrenten  ist  and 

er  sich  den    Vereinba- 
i    wollen.      Im    all- 

hat   die    Erfal  .daß 

icht    hat,   monopo- 
!.-■  Wirl  ■  rzielen.  wenn  nicht 

r    konkurrierenden 
l 

üerbai  de    sind 
n  Unter- 

nebn  Vielmi 

!  l.i'lt 
d    auch  die 

obald 
l . 

in  d  ihre  Mit- 
glied« oder  1  nter- 

eer- 

Ver- 

int-r. 

.mit    klar 

wird. 

zu    UlO     ' cht  in  ihi 

nopolistische  Vereinbarungen  der  Anbieter 
von  Arbeitsleistungen  könnte  man  ebenso 

Kartelle  nennen.  Man  pflegt  aber,  wesent- 
lich aus  historischen  Gründen,  auch  die 

monopolistischen  Vereinbarungen  von  Klein- 
gewerbetreibenden von  diesem  Begriff  aus- 

zuschließen und  beschränkt  die  Bezeichnung 
Kartell  in  der  Regel  auf  Vereinbarungen 
größerer  Betriebe, U  n  t  erneh  m  er  verbände. 
Eine  weitere  Einschränkung  ist  noch  dahin 
zu  machen, daß  man  unter  Kartellen  schlecht- 

hin nur  die  Verbände  der  Unternehmer  in 
ihrer  Stellung  als  Anbieter  versteht,  wo 
gegen  ihre  Organisationen  als  Abnehmer 
von  Waren  und  Arbeitsleistungen  in  der  Regel 
nicht  Kartelle  genannt  werden.  Die  letzteren, 
die  Arbeitgeberverbände  (s.  diesen  Art.) 
sind  ein  großes  wirtschaftliches  Problem  für 

sich.  Einkaufsvereinigungen  der  Unter- 
nehmer werden  von  manchen  auch  als  Ein- 

kaufskartellebezeichnet,  siesind  aber  wegen 
der  anderen  tauschwirtschaftlichen  Stellung 

ganz  anders  zu  beurteilen  als  die  monopo- 
listischen Verkaufs  Vereinigungen  der  Un- 

ternehmer. Vielfach  sind  sie,  vor  allem  im 
Handel,  gerade  ein  Mittel  der  Abnehmer 
LreLrenülter  den  Kartellen.  Unter  solchen 
schlechthin  versteht  man  jedenfalls  nur  die 
monopolistischen  Anbieter  verbände  der 
Unternehmer. 

2.  Vorläufer  der  Kartelle.  Monopo- 
listische Vereinbarungen  der  Verkäufer  nat 

es  wohl  auf  jeder  Stufe  dm  Tanschverkehrs 
gegeben.  In  der  Form  der  Kartelle  aber  sind 
sie  eine  moderne  Erscheinung,  entstanden 
aus  den  Verhältnissen  der  heutigen  Volks- 
wirtschaft. 

Altertum  und  Mittelalter  kannten  freie  mono- 
polistische Bildungen  nur  in  Form  der  sog. 

Corners  und  Ringe,  die  auch  heute  ttOOh  vor- 
kommen.    Jan  Corner,  auch  Schwänze  genannt, 

i  Ankauf  möglichst  allei  aoi  einem  Markt 
vorhandenen   Waren  nun  Zwecke  ihrer  Mono- 

M-rung.    So  kamen  schon  im  Altertum  viel- 
fach versuche  Nor.  sich  /.  B.  durch  den  Ankauf 

sämtlicher  Getreidezufuhren  auf  einem  Markte 

ein  Monopol  tu  vei  chatten  und  «lie  vorkaut  - 
dann  nach  Belieben  festsetzen  eu  können. 

Auch  im  Miiielalter  simi  derartige  Bestrebungen 
i d   von    oli  tu  ii  Corners  durch 

r,  Nürnberger,  Kolner  Handelsherren 
mi  nrfai  h  berichtet,  und  di     G  bung  hat 

;ewandt i    man    nun   eine 

mi  hn  rei  tum  Zwecke  der  gemein* 
-am. -ii  DurchftUuruns   eines   Corner.     Ein  R 

••  inbarung 

bleibenden   Unternehmern,  sondern  er  Ist  sine 
rnefa  m  q  n  ■ .  und  swai  lum 

kftlicben    l  i  .  be        Er    be- 
■.  durch  aufkaufen  allst  vorhandenen 
eine  Knappbett  derselben  und  damit  aus 

berbeuufuhren,    um    dann    zu 
.    'kaufen   und   <o  einen    | 

wiiui  Ein  Rh  sine  in 
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hat  mit  der  Regelung  der  Preise,  der  Produktion 
und  des  Angebots,  die  die  Kartelle  bezwecken, 
nicht  das  geringste  zu  tun.  Die  Vereinigung  der 
gesamten  Vorräte  in  einer  einzigen  Handels- 

unternehmung und  das  Zurückhalten  derselben 
widerspricht  nun  aber  vollkommen  der  in  der 
Güterverteilung  liegenden  Aufgabe  des  Han- 

dels. Da  ferner  der  Ring  sich  die  Herrschaft  über 
die  gesamte  Warenmenge  nur  dadurch  ver- 

schaffen kann,  daß  er  alle  anderen  Käufer  über- 
bietet und  den  Produzenten  die  höchsten  Preise 

gewährt,  und  er  außerdem  auf  diese,  hohen  Ein- 
kaufspreise seines  großen  Risikos  wegen  noch 

sehr  hohe  Gewinnzuschläge  machen  muß,  so 
bewirkt  er  stets  eine  starke  Verteuerung  der  Ware 
für  die  Konsumenten.  Aus  allen  diesen  Gründen 

sind  Corners  und  Ringe  sehr  ungünstig  zu  beur- 
teilen. Sie  sind  auch  in  neuerer  Zeit  verhältnis- 

mäßig seltener  als  früher;  wenigstens  haben  sie 
seltener  Erfolg.  Denn  bei  der  heutigen  Entwick- 

lung der  Verkehrsmittel,  welche  auch  den  ent- 
ferntesten Produzenten  und  Händlern  ermög- 

licht, als  Konkurrenten  aufzutreten,  müssen 
bei  dem  Versuch  einer  Monopolisierung  durch 
Aufkaufen  die  Vorräte  auf  allen  Märkten  der 
Welt  berücksichtigt  werden,  während  man  früher 
durch  die  schlechteren  Transportverhältnisse  oft 
auf  kleinem  Gebiete  vor  auswärtiger  Konkurrenz 
schon  sicher  war.  Daher  ist  es  aber  klar,  daß 
sie  gegenwärtig  in  einer  Epoche  allgemeiner 
Warenknappheit  und  schärferen  Abschlusses  der 
einzelnen  Volkswirtschaften  wieder  erleichtert 

sind  und  namentlich  lokale  Gelegenheitsgesell- 
schaften zum  Aufkaufen  und  Seltenmachen 

einer  Ware  wohl  hier  und  da  vorkommen  werden. 
Kannten  also  Altertum  und  Mittelalter  freie 

monopolistische  Verbände  in  Form  der  Kartelle 
nicht,  so  gab  es  doch  im  Mittelalter  Organisa- 

tionen, die  ihnen  in  ihren  Wirkungen  sehr  nahe 
stehen,  die  Zünfte.  Dies  waren  jedoch  keine 
freien,  sondern  staatlich  geregelte  Verbände, 
die  auch  nicht  zum  Zwecke  der  Erzielung  einer 
Monopolstellung  geschaffen  wurden,  sondern  die 
der  Förderung  der  Standes-  und  gesellschaftlichen 
Jnteressen  ihrer  Mitglieder  dienten.  Zur  Durch- 

führung dieser  Aufgaben  erhielten  sie  dann  aller- 
dings durch  die  Obrigkeit  das  Recht  des  aus- 

schließlichen Gewerbebetriebes.  In  dem  Aus- 
schluß der  Konkurrenz,  in  den  monopolistischen 

Wirkungen  liegt  also  die  einzige  Aehnlichkeit 
der  Zünfte  mit  den  Kartellen.  Aber  diese  Mono- 

polstellung war  dort  staatlich  verliehen  und 
größtenteils  mit  Zwang  durchgeführt,  während 
sie  bei  uns  das  Ergebnis  freien  Zusammen- 
tretens  der  Interessenten  ist.  Zudem  ist  die 
ganze  Grundlage,  auf  der  die  Zünfte  erwuchsen, 
von  der  des  Kartellwesens  gänzlich  verschieden. 
Die  Wirtschaftsform  des  Gewerbes  war  im  Mittel- 

alter das  Handwerk,  der  Kleinbetrieb,  der  mit 
wenig  Kapital  in  der  Hauptsache  in  der  Form 
des  Lohnwerks  für  den  lokalen  Absatz  tätig  war. 
Die  Zunftorganisation  bezweckte  vor  allem, 
einem  jeden  Mitgliede  des  Gewerbes  eine  dem 
Stande  entsprechende  Lebenshaltung  zu  gewähr- 
leisten. 

Bei  den  Kartellen  aber  handelt  es  sich 
um  moderne  Unternehmungen  mit  großem 
Kapital,  und  das  Kapitalrisiko  zu  ver- 

mindern ist,  wie  wir  noch  sehen  werden,  einer 

der  Hauptgründe,  der  die  Unternehmer  zur 
Kartellbildung  veranlaßte.  Daher  sind  auch 
selbst  die  heutigen  Handwerkerkoalitionen 
hinsichtlich  ihres  Entstehungsgrundes  von 
den  Kartellen  erheblich  verschieden.  Zwar 
sind  sie,  da  der  Zunftzwang  aufgehoben  ist, 
heute  ebenfalls  freie  Vereinigungen,  aber  es 
fehlt  bei  ihnen  jenes  durch  große  maschinelle 
Anlagen  und  durch  die  Produktion  auf  Vor- 

rat geschaffene  Kapitalrisiko,  das  in  der 
Großindustrie  die  fortdauernde  Beschäfti- 

gung der  Werke  erfordert,  damit  den  Kon- 
kurrenzkampf so  erbittert  macht  und  zu 

gegenseitigem  Preisdruck  führt.  Das  lokale 
Handwerk  kann  viel  mehr  mit  den  herkömm- 

lichen Preisen  rechnen,  die,  auch  wenn  die  Kon- 
kurrenz sich  vergrößert,  nicht  leicht  ange- 

tastet werden.  Es  leidet  unter  der  heutigen 
Ueberfüllung  des  Gewerbes,  nicht  aber  unter 
starken  Preisschwankungen,  denn  auch  die 
Krisen  spielen  im  Kleingewerbe  eine  viel 
geringere  Kolle.  Dazu  kommt,  daß  auch 
die  Formen  der  Vereinigungen  im  Handwerk 
vielfach  andere  sind  als  in  der  Industrie, 

namentlich  auch  infolge  der  neueren  In- 
nungsgesetzgebung, die  überhaupt  den  mono- 

polistischen Zusammenschluß  im  Handwerk 
sehr  erleichtert  hat.  Endlich  sind  infolge  des 
rein  lokalen  Charakters  dieser  kleingewerb- 

lichen Verbände  und  der  Beschränkung  ihrer 
Wirkungen  auf  einen  viel  kleineren  Kreis  die 
Voraussetzungen  und  Aufgaben  staatlichen 
Eingreifens  hier  ganz  andere  als  in  der  Groß- 

industrie. Aus  allen  diesen  Gründen  emp- 
fiehlt es  sich,  den  Begriff  der  Kartelle  auf  die 

monopolistischen  Vereinigungen  größerer  Be- 
triebe und  in  ihrem  Absatz  nicht  rein  lokaler 

Erwerbszweige  zu  beschränken.  Hier  spricht 
man  von  Unternehmern  und  Unternehmungen 
und  der  deutsche  Ausdruck:  Unternehmer- 

verbände, namentlich,  wenn  man  ihn  so,  wie 

wir  es  taten,  den  Unternehmervereinen  ent- 
gegenstellt, ist  daher  mindestens  so  bezeich- nend wie  das  Fremdwort  Kartell. 

Wenn  man  auch  im  Mittelalter  von  einer 

eigentlichen  Kartellbewegung  wegen  der  da- 
maligen Handwerks-  und  Zunftverfassung  nicht 

reden  kann,  so  hat  es  doch  hier  und  da  in  nicht 

zunftmäßig  organisierten  Gewerben  Verein- 
barungen der  Produzenten  gegeben,  auf  die  sich 

der  Begriff  Kartell  wohl  anwenden  läßt.  So 
sind  im  14.,  15.,  und  16.  Jahrh.  namentlich  im 
Bergbau  und  Erzhandel,  für  Kupfer,  Zinn, 
Quecksilber,  dann  auch  seitens  der  Salzwerke 
und  Alaunwerke  kartellmäßige  Preisverein- 

barungen an  verschiedenen  Orten  zustande  ge- 
kommen, und  auch  im  18.  Jahrh.  sind  sie  unter 

den  durch  den  Merkantilismus  gezüchteten  In- 
dustrien keineswegs  selten,  so  für  Kupfer,  Salz, 

Glas,  Porzellan,  Tuche,  Bettfedern  u.  a. 

3.  Entstehung  der  Kartelle.  Aber  alle 
diese  Kartelle  früherer  Jahrhunderte  und 
ebenso  die  vereinzelten  Bildungen  dieser  Art 
in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrh.  stehen 
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mit  der  modernen  Kartellbewcgung  nicht  in 

historischem  Zusammenhang,  denn  in- 
zwischen war  das  Prinzip  der  freien  Konkur- 

renz liberal]  zur  Durchführung  gelangt,  und 
die  heutige  Kartellbewegung  ist  erst  eine 
Reaktion  gegen  dieses  Prinzip.  Als  Mittel 
gegen  ein  Oebermafi  von  Konkurrenz  ist 

die  Kartellbewegung  eine  ganz  moderne  Er- 
scheinung.  So  kam  es,  daß,  als  Ende  der 
TOei  .Fahre  zum  ersten  .Male  einige  Kartelle 
die  Öffentlichkeit  beschäftigten,  der  Begriff 
und  die  Sache  selbst  noch  durchaus  unbe- 

kannt waren.  In  dem  kurzen  Zeitraum  eines 
Menschenalters  Italien  sich  also  diese  Ver- 

einigungen aus  den  kleinsten  Anfängen 
heraus  zu  einer  Erscheinung  entwickelt,  die 
zu  den  bedeutendsten  der  modernen  Volks- 

wirtschaft gebort.  Eine  solche  rapide  Aus- 
dehnung ist  in  der  Wirtschaft  liehen  Ent- 

wicklung, die  sonst  nur  mit  viel  längeren 

Zeiträumen  zu  rechnen  pflegt,  etwas  so  Un- 
erhörtes, daß  schon  aus  ihr  der  Schluß  be- 

rechne! erscheint:  die  Kartelle  müssen  sehr 
tief  in  der  heutigen  Volkswirtschaft  liegende 
l  loben  haben,  ihre  Entstehung  mußte  in 

einem  gegebenen  Momente  mit  Notwendig- 
keit erfolgen.  Suchen  wir  jetzt  diese  Ur- 

sachen festzustellen. 
Die  tiefste  Ursache  der  Kartellbildung 

liegt  in  der  Entwickbing  des  Großbetriebes 
überhaupt.  Diese  aber  ist  wieder  die  Folge 
der  großen  technischen  Errungenschaften, 
die.  schon  in  der  zweiten  Haute  des  18. 
Jahrh.     i  ..    namentlich    dem    19. 

rh.  ihren  Stempel  aufgedrückl  haben. 
Erfindung  zahlreicher  Maschinen  er- 

en  prod  u  ktion,  die  Vor- 
der Verkehrsmittel,  insbesondere 

Aufkommen  der  Eisenbahnen  und  der 

Dampfschiffahrt ,  ermöglichte  den  Massen- 
Damit  ergibt  sich  das  der  mo- 

luktion  eingerich- 
kapitalisi  bei  D  ternebmung  eigen- 

tum.  .       f.o;  der  Unternehmer  riskiert 
sein   in    d  Kapital   in 
dop:  lauft   er  Gefahr, 

nicht  dauernd  und  gewinn- 
brinj  ■     .  .  ;  er  riskiert tende 

Kajut al.    Zw  i,i  ncher,  daß 

iVaren  hcr- ZUht.  luden 

sog.  umlauf.  pital.     Da     R 
bei    in    den 

DUO  «1er   <  h  aus- 

iii. d      \ 

. 
•  bmern. 

•  i>  war  «i  u  düng 
. neu  und  \ 

dem  alten  überlegen,  jeder  suchte  durch 
billigere  Produktion  und  billigeres  Angebot 
sich  einen  festen  Absatz  zu  schaffen.  Diese 
Zunahme  der  Konkurrenz  ist  eine  all- 

gemeine Erscheinung  in  reichen  modernen 
Volkswirtschaften  und  sie  hat  in  erster  Linie 
die  Entwicklung  der  Kartelle  veranlaßt.  Sie 

vergrößerte  das  Kapitalrisiko  der  Unter- 
nehmer und  verminderte  ihren  Gewinn.  Daher 

das  Bestreben,  ersteres  zu  verkleinern,  letz- 
teres zu  erhöhen.  Privat  wirtschaftlich  auf- 

gefaßt ist  dies  die  Veranlassung  zur  Ent- 
stehung der  Kartelle,  während  die  hinter 

diesen  Motiven  stehenden  und  sie  hervor- 
rufenden allgemeinen  Erscheinungen,  wach- 

sender Konkurrenzkampf  und  ungünstige 
wirtschaftliche  Lage  volkswirtschaftlich  ihre 

Entwicklung  erklären. 
In  ihren  Fachvereinen,  die  namentlich 

bei  dem  Uebergang  zum  Schutzzollsystem, 
in  der  zweiten  Hälfte  der  70er  Jahre,  eben- 

falls zahlreich  zustande  kamen,  besprachen 
die  Unternehmer  die  wirtschaftliche  Lage, 
und  da  lag  es  nahe,  daß  sie  bei  der  Be- 
sprechun«r  von  gemeinsamen  Agitationen  für 
Zölle,  Verkehrserleichterungen  u.  dgl.  auch 
zu  gemeinsamen  Verabredungen  über  die 
Preise,  zu  Produktionseinscbränkungenu.dgL 
kamen.  So  „schlug  die  Konkurrenz  plötzlich 

in  das  Monopol  um",  wie  das  schon  in  den 40er  Jahren  der  Sozialist  Proudhon  an  einem 
der  ältesten  Kartelle  Frankreichs  beobachtet 
hatte. 

Zunächst  waren  solche  Kartelle  verein- 
zelt. Von  einer  Kartellbewegung  kann  man 

in  Deutschland  erst  in  der  zweiten  Hälfte  dei 

70er  Jahre  sprechen,  in  anderen  Ländern 
noch  später.  Zwei  Momente  waren  dafür  be- 

stimmend :  der  „große  Krach"  und  der  l'eber- gang  ZUm  Schutzzollsystem  L879.  Die  irroße 
Krisis  anfangs  der  70er  Jahre  führte  zunächst 
zu  einer  noch  größeren  Verschärfung  ^lr^  Kon- 

kurrenzkampfes, dann  erst  war  in  demeinen 
und  anderen  Gewerbe  der  Müden  für  \Yr- 

en  reif.  Erleichtert  wurde  dann 
deren  7:\  \  andekomineii  durch  den  Zolltarif 

von    1879.      Er  ei  um   lichte  den   Zusammen- 
Bohlußohne  Bück  iohl  auf  ausländische  Kon- 

kurrenten. So  kamen  in  den  nächsten  .lahren 
zahlreiche  Kartelle  zustande,  allein  lHindcr 

Man  kann  nicht  sai'cii,  daLi 
■  I  hatten  Seien,  um  die  /.olle  vnll  aus- 

EUnutS  dem   um   den   heftigen    Kon- 
kurrenzkampf   einzuschränken,    den    I -ie    all 

he  ihnr   ungfl  Lage  i  'kannten, 
bten  die  Unternehmer  sowohl  Schutz- 

zölle all  auch  Kartelle.    Entere,  um  sich  zu- 
die    au  Konkurrenz    vmn 

Hai  e  zu  schaffen,  letztere,  um  dann  auch 
im  J  der- 

kämpfen  zu  verhindern«     Indirt  kl  j-;  aber 
der  Zolltarif  von  1H7'J  auch  die  \,  | 
Entstehung  ,  in- 
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dem  er  für  manche  Industrie  die  Kohstoffe 
verteuerte,  und,  um  einen  Ausgleich  in  den 
Preisen  zu  erzielen,  die  Unternehmer  zu 
Preisvereinbarungen  veranlaßte. 

Ueberhaupt  zeigte  sich  bei  weiterer  Ent- 
wicklung immer  mehr,  daß  die  Bezeichnung 

der  Kartelle  als  „Kinder  der  Not"  (Klein- 
wächter) in  der  Regel  nur  für  die  ersten 

Verbandsbildungen  in  einem  Gewerbe  zu- 
trifft. Sobald  aber  die  Kartellbildung  größere 

Ausbreitung  erlangt  hatte,  die  Unternehmer 
schon  Erfahrungen  auf  diesem  Gebiete  ge- 

sammelt hatten,  lassen  sie  es  oft  nicht  mehr 
zu  langen  Kämpfen  kommen.  Wenn  die 
Rohstoffpreise  oder  die  Löhne  steigen,  wird 
schnell  durch  Preisvereinbarungen  ein  Aus- 

gleich geschaffen.  Ja  oft  kommen  jetzt  Kar- 
telle auch  bei  günstigen  Konjunkturen  zu- 

stande, um  sie  voll  auszunutzen,  während 
die  Isolierung  die  Unternehmer  oft  hindert, 
die  Preise  entsprechend  der  gestiegenen  Nach- 

frage zu  erhöhen,  weil  ein  jeder  fürchtet, 
die  übrigen  möchten  nicht  folgen  und  er  da- 

durch den  Absatz  verlieren.  So  zeigte  sich 
schon  in  den  Aufschwungsperioden  von 
1888 — 90,  dann  ebenso  in  denen  von  1895  bis 
1900,  1904—07  und  1910—13,  daß  in  gün- 

stigen Zeiten  oft  ebensoviel  Kartelle  zu- 
stande kamen  als  in  ungünstigen.  Immerhin 

ist  es  kein  Zweifel,  daß  Spekulationszeiten, 
Zeiten  starker  Preisschwankungen  wie  gegen- 

wärtig, der  Kartellbildung  einen  besonderen 
Anstoß  geben. 

4.  Umfang  des  Kartellwesens.  Die 
Kartellbildung  umfaßt  gegenwärtig  alle 
Zweige  des  Erwerbslebens,  wenn  sie  auch  in 
vielen  von  sehr  verschiedener  Bedeutung  ist. 
Man  darf  die  gegenwärtig  in  Deutschland 
vorhandenen  Kartelle  auf  viele  hundert  für 
etwa  400  verschiedene  Waren  veranschlagen. 
Für  die  Kartellbildung  geeignet  sind  vor 
allem  solche  Erwerbszweige,  in  denen  die 
Zahl  der  Unternehmer  gering,  die  Konzen- 

tration der  Unternehmungen  also  weit  vor- 
geschritten ist.  Doch  spielt  dabei  auch  die 

Möglichkeit  der  territorialen  Abgrenzung 
eine  Rolle,  wenn  z.  B.  die  Unternehmer  eines 
bestimmten  Gebietes  durch  die  Transport- 

kosten bis  zu  einer  gewissen  Grenze  vor  aus- 
wärtiger Konkurrenz  gesichert  sind.  Ferner 

erleichtern  Massengüter  mit  wenig  Quali- 
tätsverschiedenheiten die  Kartellbildung. 

Da  alle  diese  Momente  für  die  sog.  Schwer- 
industrie zutreffen,  ist  sie  zur  Kartell- 

bildung besonders  geeignet,  und  so  ist  im 
Bergbau,  in  der  Großeisenindustrie,  in  vielen 
Zweigen  der  Industrie  der  Steine  und  Erden 
das  Kartellwesen  besonders  entwickelt.  An- 

dererseits steht  fest,  daß  Waren,  bei  denen 
die  Mode,  wechselnder  Geschmack  des 
Publikums  großen  Einfluß  haben,  bei  deren 
Herstellung  künstlerische  Fähigkeiten, 
Muster  und  Modelle  eine  große  Rolle  spielen, 

auch  solche,  für  die  einzelne  Firmen  einen 
besonderen  Ruf  genießen,  sich  am  wenigsten 
zur  Kartellbildung  eignen.  Hier  pflegen 
Kartelle  zunächst  nur  für  die  geringeren 
Qualitäten  zustande  zu  kommen. 

Eine  besondere  Beachtung  verdient  die 
Kartellbildung  in  der  Textilindustrie  in 
den  letzten  Jahrzehnten,  wo  die  ungünstige 
wirtschaftliche  Lage  die  vor  allem  in  Quali- 

tätsverschiedenheiten bestehenden  Schwie- 
rigkeiten der  Kartellbildung  überwinden  half. 

Hier  galt  es  für  die  Produzenten  besonders, 
die  Abhängigkeit  vom  Handel  durch 
Kartelle  zu  vermeiden.  Daher  haben  hier 
die  sog.  Konditionenkartelle  besondere 
Bedeutung  erlangt,  Verabredungen,  welche 
monopolistische  Wirkungen  nur  in  Verbin- 

dung mit  Preisvereinbarungen  haben,  an 
sich  aber  nur  die  allgemeinen  Geschäfts- 

bedingungen des  Gewerbes  für  die  Mitglieder 
günstiger  zu  gestalten  versuchen.  Eine  solche 
Verbesserung  der  Zahlungsgebräuche,  Be- 

seitigung übermäßig  langen  Ziels,  das  der 
abnehmende  Handel  sich  ausbedang,  Besei- 

tigung der  Optionen,  d.  h.  der  Festlegung  von 
Verkaufspreisen  ohne  Annahmepflicht  des 
Kunden  u.  dgl.  waren  vor  dem  Kriege  den 
Produzenten  vielfach  wichtiger  als  die  Er- 

langung höherer  Preise. 
Solche  Konditionenkartelle  bedeuten  für 

die  Produzenten  eine  günstigere  Verteilung 
des  Risikos.  Sie  haben  dann  aber  den 
Händlern,  Groß-  sowohl  wie  Kleinhändlern 
vielfach  Veranlassung  gegeben,  sich  ebenfalls 
zusammenzuschließen  und  in  vielen  Zweigen 
der  Textilindustrie  toben  noch  heute  scharfe 
Kämpfe,  bei  denen  sich  Anbieter  sowohl  wie 
Abnehmer  in  Verbänden  organisiert  gegen- 

überstehen. Auch  bei  den  zahlreichen  Kar- 
tellen der  Brauereien  handelt  es  sich  meist 

um  Konditionenvereinbarungen. 

Verhältnismäßig  am  geringsten  ent- 
wickelt ist  das  Kartellwesen  in  der  Land- 

wirtschaft. Die  große  Zahl  der  Betriebe, 
die  Verschiedenheit  ihres  Umfangs,  die  ver- 

schiedene Art  der  Produkte  und  der  Pro- 
duktionskosten, die  Zerstreutheit  der  Pro- 
duktionsstätten erschweren  die  Kartellbil- 

dung. Auch  ist  die  Menge  der  zu  verkaufen- den Produkte  sehr  schwankend  und  durch 
Vereinbarungen  häufig  garnicht  beeinflußbar. 
Nur  für  landwirtschaftliche  Nebengewerbe, 

Zucker,  Spiritus  ist  es  zu  großen  festge- 
schlossenen Kartellen  gekommen,  die  durch 

die  Steuergesetzgebung  und  ihre  Kontin- 
gentierung erleichtert  wurden.  Aber  auch 

an  das  landwirtschaftliche  Genossenschafts- 
wesen haben  sich  gelegentlich  monopo- 
listische Vereinigungen,  im  Einkauf  sowohl 

wie  im  Verkauf  angeschlossen.  Die  bedeu- 
tendste war  wohl  der  Berliner  Milchring. 

Neben  der  Produktion  sind  gewisse 

Leistungsgewerbe     sehr     geeignet     zur 
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Kartellbildung,  so  vor  allem  das  Transport- 
wesen (Schiffahrt,  Spedition),  das  Ver- 

sicherungsgewerbe, das  Bankwesen.  Der 

Handel  ist  an  sich  weniger  zur  Kartell- 
bildung geeignet,  da  einem  Kartelle  der 

Händler,  da  sie  nur  umlaufendes  Kapital 

benötigen,  sehr  viel  schneller  neue  Kon- 
kurrenz erwachsen  kann  als  den  Verbunden 

der  Produzenten.  Die  meisten  lländler- 
kartelle  sind  erst  anter  dein  Druck  der 
Produzentenkartelle  entstanden,  zum  Teil 

sind  sie  von  den  Produzenten  selbst  organi- 
siert worden. 

Deutschland  war  vor  dem  Kriege  in  bezug 
auf  die  Entwicklung  i\v^  Kartellwesens  in 
der  «ranzen  Welt  führend,  am  nächsten  kam 
ihm  Belgien  und  Oesterreich.  In  England 
und  Amerika  waren  die  Kartelle  mehr  durch 

die  Rechtsordnung  gehindert,  man  bevor- 
zugte dort  mehr  die  finanzielle  Zusammen- 

fassung in  Form  der  Trusts.  Im  übrigen 
L'ibt  es  kaum  ein  in  den  Weltverkehr  ver- 

flochtenes Land,  in  dem  nicht  schon  von 
Kartellen  berichtet  worden  wäre. 

Bemerkenswert  war  vor  dem  Kriege  auch 
die  große  Zahl  internationaler  Kartelle. 
Das  Stärkste  war  wohl  das  der  europäischen 

.^Produzenten.  Deutschland  hatte 
die  meisten  mit  Belgien  und  Oesterreich. 
Am  zahlreichsten  waren  sie  in  der  Schiff- 

fahrt. Eine  amerikanische  Statistik  zählte 
1913  BO  derselben  auf. 

5.  Formen  der  Kartelle.     Die  Formen 
der  Kartelle  sind  äußerst  mannigfaltig,  doch 

D   sich   bei   allen   monopolistischen    Ver- 
banden   muh    ihren    Wirkungen    3    große 

Gruppen  unterscheiden.     Vor  allem  streben 

die  Mitglieder  naturgemäß,  durch  den  Zu- 
hluB  höhere  Preise  und  Gewinne 

zu  erzielet,    ah    bei  freier   Konkurrenz,  und 
:  die  Preiskartelle  die  hau- 
oft  aber  hat  die   Konkurrenz 

zu  .  Ben  1       rproduktion  geführt, 
unenten  sind  auf  l. 

mit    Vor.-  ,    und    Preiswert  in- 
baru-  i    dann    nicht    durchführbar. 

mmungen   über  die 
r<  ffei .    Betriebe-   und    Pro- 

dut"  inbart  werden: 
die  Produktionskartelle.    Endlich  1 
auci   1  .  el  mer  oder •  i.<  timmtei 

ehmer    1 

wie;-'  •  ht    durch    die 
•.  ar teile.  der  Regel r  ein 

dern 

daß 

li<  )i ■ 

seiti 

der  sog.  Kundenschutz,  durch  welchen 
insbesondere  die  Brauereien  sich  verpflichten, 

sich  nicht  gegenseitig  ihre  Kunden  ab- 
spenstig zu  machen. 

Bei  allen  diesen  drei  Kartellformen:  Ge- 
biets-, Preis-  und  Produktionskartellen,  kann 

man  nun  wieder  eine  niedere  und  eine  höhere 
Stute  unterscheiden.  Erstere  besteht  in  der 

geschilderten  Weise  in  einfacher  Beschrän- 
kung des  Unternehmers,  sei  es  in  Rücksicht 

auf  den  Absatz,  die  Preisfestsetzungen  oder 
die  Produktionstätigkeit.  Bei  der  höheren 
Stufe  dagegen  findet  eine  Verteilung  des 
Gesamtangebots,  der  Gesamt  nachfrage  oder 
des  Gesamtgewinns  an  die  Mitglieder  statt; 

man  spricht  daher  hier  von  Verteilungs- 
kartellen. Im  Gegensatz  zu  den  Kartellen 

niederer  Ordnung,  welche  in  bloßen  Ver- 
trägen zwischen  den  Unternehmern  bestehen, 

keine  konkreten  Organe  haben,  ist  bei  den 
Verteilungskartellen  in  der  Regel  ein  be- 

sonderes Organ,  gewöhnlich  Verkaufs- 
stelle oder  Syndikat  genannt,  erforderlich, 

welches  die  Verteilung  besorgt.  Dieses  Organ, 
das  heute  vielfach  in  Gesellschaftsform, 

Aktiengesellschaft,  Gesellschaft  mit  be- 
schränkter Haftung,  errichtet  wird,  erfordert 

natürlich  einen  größeren  Verwaltungsappa- 
rat  und  setzt  daher  ein  festeres  Gefüge  des 
Verbandes  voraus.  Daher  pflegen  sich  diese 
festorganisierten  Kartelle  erst  allmählich 

aus  den  Kartellen  niederer  Ordnung  zu  ent- 
wickeln. 

Dem  sog.  Gebietskartell  der  niederen 

Stufe  entspricht  hier  das  Kartell  mit  Auf- 
tragsverteilung, in  dem  zwar  nicht  terri- 

torial abgegrenzt  wird,  aber  alle  Aufträge 
an  eine  Zentralstelle,  das  sog.  Verkaufe- 
syndikat,  gerichtet  werden  müssen,  welches 
sie  nach  einem  vorher  festgestellten  Ver- 
teilungsplan  den  einzelnen  Mitgliedern  bis 
zur  vollen  Höhe  der  ihnen  zugebilligten  Ab- 

satzquote zuweist.  Diese  Kartellform  eignet 
ich     besonders     fÜJ      .Massenprodukle,     bei 
welchen  wenig  Qualitätsunterschiede  vor- 

handen sind  und  den  Abnehmern  nicht   viel 

auf  die  Lieferung  durch  bestimmte  Prodn- 
zeiiten  ankommt.  Zu  den  in  dieser  Form 

■bgeschlof  I  ■  BD       Kartellen       gehören       die 
im  1  ten  Verbände  der  Kohlen-  und  Eisen- 

industrie.   Dai  Rheinisoh-We  tfalisohe 

Koh  le  i'  I  yndikal  A.-t  i.  r  I .  I  1 1,  der 
St  ahl  werks  verband      A.-G.     in      l'u    ei« 
dorf  sind  nichts  weiter  al   die  Verkaufsstelle 

der  Zechen,  bzw.  der  Stahl- 
tzer.     Deren   Verpflichte 

einander,  nur  durch  diese  Aktie)  ■•  ■  II- 
-ehafien    zu    verka  liehe 

r<  n  Industrien  Mud 
zahlri  iche  Kartelle  m  d  ;ani- 

■    für 

\  hat. 
r    Kartellfonn 
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sind  die  Submissionskartelle,  in  denen  die 
Unternehmer  vereinbaren,  wer  bei  den  Submis- 

sionen mitbieten  soll  und  zu  welchen  Preisen. 
Den  Produktionskartellen  der  niederen 

Stufe  entsprechen  die  Angebotsvertei- 
lungen, bei  welchen  für  jedes  Mitglied  be- 

stimmt wird,  welchen  Teil  von  dem  gesamten 
auf  den  Markt  zu  bringenden  Produktions- 

quantum es  den  Abnehmern  anbieten  darf. 
Hier  wird  also  nicht  nur  die  Produktion  be- 

schränkt, sondern  von  einem  gesamten  auf 
den  Markt  zu  bringenden  Warenquantum 
ausgegangen,  dessen  Herstellung  unter  den 
Kartellmitgliedern  nach  einem  bestimmten 
Schlüssel  aufgeteilt  wird.  Diese  Kartellform 
ist  nicht  sehr  häufig,  weil  sie  eine  weitgehende 
Kontrolle  erfordert  und  sich  die  Verteilung 
der  Aufträge  in  vielen  Fällen  als  zweck- 

?er  erwiesen  hat. 
Den  Preiskartellen  endlich  entsprechen 

unter  den  Kartellen  höherer  Ordnung  die- 
jenigen, welche  eine  Verteilung  der  Ge- 

winne vornehmen.  Hier  fließen  alle  Ein- 
nahmen in  eine  gemeinsame  Kasse  und  wer- 

den an  die  Mitglieder  im  Verhältnis  ihrer 
Beteiligungsziffer  verteilt,  bzw.  jedes  Mit- 

glied ist  von  vornherein  gehalten,  die  Diffe- 
renz zwischen  einem  angenommenen,  un- 

gefähr den  Produktionskosten  entsprechen- 
den Grundpreise  und  einem  vereinbarten 

Minimalverkaufspreise  in  die  gemeinsame 
Kasse  einzuzahlen.  Bei  manchen  dieser 
Kartelle,  die  in  neuerer  Zeit  häufiger  als 
früher  entstanden  sind,  wird  dadurch  auch 
ein  Einfluß  auf  die  Produktion  der  Mit- 

glieder ausgeübt,  daß  über  ein  bestimmtes 
Beteiligungsquantum  hinaus  für  das,  was 
mehr  produziert  oder  abgesetzt  wird,  höhere 
Einzahlungen  zu  machen  sind  bzw.  geringere 
Rückzahlungen  aus  der  gemeinsamen  Kasse 
erfolgen.  Auf  diese  Weise  wird  die  Fest- 

setzung öffentlicher  gemeinsamer  Verkaufs- 
preise ganz  überflüssig.  Jeder  hat  schon  von 

selbst  ein  Interesse,  nicht  unter  dem  Mini- 
malpreis zu  verkaufen,  umgekehrt  ist  es  aber 

möglich,  daß  ein  höherer  Verkaufspreis,  den 
ein  Unternehmer  vielleicht  wegen  der  be- 

sonderen Qualität  seiner  Produkte  zu  er- 
zielen vermag,  ihm  auch  voll  zugute  kommt. 

Eine  andere  Form  des  Gewinnvertei- 
lungskartells besteht  darin,  daß  von  den 

Produzenten  eine  besondere  Handelsgesell- 
schaft (meist  Aktiengesellschaft  oder  Gesell- 
schaft mbH.)  gebildet  wird,  die  ihnen  die 

Produktion  abkauft,  sie  zu  vereinbarten 
höheren  Preisen  verkauft  und  den  Gewinn 
an  die  Mitglieder  zur  Verteilung  bringt. 
Diese  Form  des  Gewinnvertcilungskartells 
kann  als  die  höchste  denkbare  Kartellform 
überhaupt  bezeichnet  werden,  weil  sie  die 
Selbständigkeit  der  Unternehmer  am  meisten 
beschränkt.  Sie  nimmt  ihnen  vollständig  die 
eine  Seite  ihrer  Tätigkeit,  den  Verkauf,  läßt 

sie  nur  noch  in  der  Produktion  selbständig 
und  in  dem  Eigentum  an  ihrem  Betriebe. 
Wird  auch  das  den  Unternehmern  genom- 

men, so  kommen  wir  zur  monopolistischen 
Fusion  und  zum  Trust,  bei  welchen  also 
die  Selbständigkeit  der  Unternehmer  auf- 

hört, an  ihre  Stelle  eine  einheitliche  neue 
Unternehmung  tritt.  Von  ihnen,  die  sich  in 
Deutschland  selten,  sondern  bisher  haupt- 

sächlich in  Amerika  entwickelt  haben,  ist 
in  einem  besonderen  Artikel  die  Rede. 

II.  Wirkungen. 

1.  Wirkungen  der  Kartelle  für  die 
Unternehmer  selbst.  Der  wichtigste  Zweck 
und  nächstliegende  Vorteil  der  Kartelle  für 
die  kartellierten  Unternehmer  selbst  ist  die 
Erhöhung  der  Gewinne,  die  Möglichkeit, 
die  Preise  sogleich  steigender  Nachfrage  an- 

zupassen, Preiserhöhungen  der  Roh-  und 
Hilfsstoffe  sowie  der  Löhne  alsbald  auszu- 

gleichen, evtl.  auch  in  ungünstigen  Zeiten 
ein  allzu  starkes  Sinken  des  Preises  zu  ver- 

hindern. (Vgl.  über  die  Preisbewegung  auch 
die  Artikel  dieses  Werkes,  welche  sich  auf 
Eisen,  Kali,  Kohlen,  Spiritus  beziehen.) 
Letzteres  ist  erst  allmählich  den  fest- 

geschlossenen Syndikaten  gelungen  und  auch 
nur  dann,  wenn  sie  in  der  Hochkonjunktur 
maßvoll  mit  den  Preiserhöhungen  waren  und 
ihre  Macht  nicht  überspannten.  Die  ersten 
Preiskartelle  in  einer  Industrie  lassen  aber 
oft  die  notwendige  Mäßigung  vermissen, 
gehen  oft  mit  Preiserhöhungen  zu  rücksichts- 

los vor,  veranlassen  damit  nur  das  Auf- 
kommen neuer  Konkurrenten,  und  der  Zu- 

sammenbruch des  Kartells  ist  die  schließliche 
Folge.  Gewöhnlich  kommt  es  dann  zu  einer 
Zeit  des  Konkurrenzkampfes,  bei  dem  die 
schwächsten  Unternehmungen  ausgemerzt 
werden,  die  übrigen  schließen  eine  neue  Kon- 

vention und  der  gleiche  Vorgang  spielt  sich 
von  neuem  ab.  So  war  es  z.  B.  bei  zahllosen 
Kartellen  der  chemischen  Industrie  der  Fall. 

Dagegen  gelang  es  dem  Rheinisch -west- 
fälischen Kohlensyndikat  schon  in  der  Krisis 

von  1900 — 1903  "die  Kohlenpreise  hochzu- halten, nachdem  es  sie  in  der  vorausgehenden 
Hochkonjunktur  allerdings  weniger  erhöht 
hatte  als  es  in  früheren  Aufschwungsperi- 

oden der  Fall  war.  In  der  Tat  ist  auf  die 
Dauer  für  die  Unternehmer  eine  größere 
Stabilität  der  Preise  wertvoller,  als  mittels 
der  Kartelle  eine  kurze  Zeit  der  Hochkon- 

junktur voll  auskosten  zu  können.  ̂   Diese 
kriseneinschränkende  Wirkung  der  Kartelle 
ist  in  den  letzten  Jahrzehnten  in  einigen  gut 

organisierten  Industrien  öfters  zutage  ge- 
treten. Aber  die  große  Mehrheit  der  Kartelle 

steht  allerdings  noch  auf  dem  Standpunkt, 

die  Konjunktur  möglichst  vollkommen  aus- 
zunutzen, und  auch  im  Kohlensyndikat  und 

im  Stahlwerksverband  kämpfte  immer  eine 
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dahin  zielende  Richtung  gegen  die  weit- 
sichtigeren, mehr  auf  Stetigkeit  der  wirt- 

Behaftlichen  Verhältnisse  bedachten  Ele- 
mente 

Immer  ist  es  aber  für  tue  Unternehmer 

von  größtem  Wert,  mittels  der  Kartelle  Er- 
höhungen der  Produktionskosten  in  den 

meisten  Pillen  rasch  durch  Preiserhöhungen 
ausgleichen  zu  können.  Das  Beigte  sich  auch 
Dach  der  Revolution  in  mehreren  Industrien, 
als  die  Löhne  infolge  der  Forderungen  der 
Arbeiter  rapide  in  die  Höhe  gingen.  So  tragen 
die  Kartelle  unzweifelhaft  zur  raschen  Weiter- 
verbreitung  von  Preissteigerungen  bei.  Der 
KrieLr  Belbsl  war  für  manche  Industrien  eine 
Art  Hochkonjunktur,  zumal  wo  die  gesamte 

e  i  nc  DO  glänzend  zahlenden 

Abnehmer,  dem  Staate  ausging,  und  es  ist 
kein  Zweifel,  daß  die  Unternehmer  die  Kar- 

telle benutzten,  die  günstige  Lage  voll  aus- 
zunutzen. 

Sehr  wertvoll  sind  für  die  Unternehmer 

auch  die  schon  genannten  Konditionen- 
kartelle, Vereinbarungen  über  Verkaufs- 

bedingungen,  Zahlungsweise,   Rabat tgew&h- 
.  Anrechnung  der  Verpackung  u.  dgl. 
verhelfen  einerseits  erst  den  Preisverein- 

barungen zu  voller  Wirksamkeit,  anderer- 
Itigen  sie  manche  Mißstände,  die 

mit  jenen  Dingen  in  vielen  Gewerben  ver- 
bunden zu  sein  pflegen  und  die  oft  eine  Art 

unlauteren   Wettbewerbs  darstellen. 

Qeberhaupt   ist   die   größere    Macht- 
stellung, die  das  Kartell  den  Unternehmern 

haftssubjekteo  gegenüber  ver- 
leibt, f  Art  roßem  Nutzen.  Den  Arbeit- 

■ehm   '  '  u'ier  wird  das  freilich  erlangt 
durch  di'  li  ren  Arbeitgeberverbande, 

Weiterverarbeiten]  und  Händlern 
durch  die    Kartelle 

'•lacht.        Namentlich     im     Kampf 
Produktion  und  Handel  spielt  das 

■  ■  ihrei  d  vor  der  Aera  der 
i  i  rroßhandler  die  wioh- 

im    tauschwirtsohaftlicheri 

Prod  izenten  in  Ab- 
hielt, ha;  durch 

die  Kartelle  i                     durch  die  Rnlwick- 
n  man«  hen 

.    dert.    Jn  den  letzten 

die    Textil- 
icht  mit  den   Kar- 

teil.  hnen  gehabt.        M 

i 

kung   ihrer    Selbständig* 
die  vnlen 

I 

durch  die 
■ 

kungen  idcbt  untere  in  immer 

Unternehmer,  die  versuchen,  außerhalb  des 
Kartells  zu  bleiben,  und  durch  die  Verein- 

barungen nicht  gehindert,  den  Absatz  an 
sich  zu  reißen.  Aber  nicht  selten  werden 
auch  die  Vereinbarungen  heimlich  umgangen, 
indem  Gewichtszugabcn  gemacht,  Ver- 

packung nicht  berechnet,  oder  zu  einem  über- 
mäßigen Preise  zurückgenommen  werden, 

sogar  falsche  Fakturen  ausgestellt  werden 
und  was  dergleichen  Mittel  mehr  sind.  Auch 
das  Versprechen  von  Gegenauftragen  spielt 
in  kartellierten  Industrien  oft  eine  ziemliche 
Rolle.  Zur  Hebung  der  Moralität  tragen 
jedenfalls  die  Kartelle,  wie  überhaupt  das 
ganze  Koalitionswesen,  nicht  viel  bei.  Nicht 

Gemeinsinn  ist  es,  der  sich  in  ihnen  ent- 
wickelt, sondern  Interessensolidarität.  Die 

Gegensätze  gegenüber  anderen  Gruppen  von 
Wirtschaftssubjekten  werden  in  den  meisten 
Fällen  verschärft. 

Die  Gefahr,  daß  durch  die  Kartelle  das 
Interesse  der  Unternehmer  an  ihrem  Be- 

triebe geringer  wird,  ist  im  allgemeinen  wohl 
kaum  vorhanden,  möglich,  daß  hier  und  da 
die  Tendenz  zur  Umwandlung  in  Aktien- 

gesellschaften durch  sie  gefördert  wird.  Da- 
gegen ist  von  großer  Bedeutung  der  Kinfluß, 

den  sie  auf  die  Psyche  der  Unternehmer  hin- 
sichtlich ihres  Verhältnisses  zu  anderen 

Wirtschaftspersonen  gehabt  haben.  Der  In- 
dividualismus im  Unternehmertum  ist  durch 

sie  unzweifelhaft  eingeschränkt  worden.  Die 

strenge  Bindung  an  die  gemeinsamen  Ver- 
einbarungen, die  weitgehende  Kontrolle,  be- 

deuten sehr  tiefgreifende  Eingriffe  in  das 

Selbst  bestimmungsrechi     der     Unternehmer. 
Der  Standpunkt  des:  Herr  im  eigenen  Sause 
zu  sein,  wird  durch  sie  eingeschränkt.  Machte 
er  sich  auch  vor  allen  den  Arbeitern  gegen- 

über geltend,  SO  spielte   er  doch    auch   BOnBl 

Bine  Rolle,  kam  ■/..  B.  in  der  Geheimhaltung 
aller  Betnebsvorganj  Ausdruck.    Die 
Kartelle  wirken  nun  als  ein  Erziehungsmittel 

in  der  Richtung  auf  heule  schon  ver'.rciie'e 
und   auch   in  ihren    Grundlagen  sehr  bereofa 

Be  •  rebu  i  rößere  Oeffentlich- 
keil,  ein  größere-  Mitwirken  und  Hinein- 

blicken aller  in  die  großen  Betriebe  herbei- 
zuführen. Wenn  .-'hon  vor  der  Revolution 

die  Anerkennung  der  Arbeiterverbande  Fort- 
schritte machte,  Tarifgemeinsohaften  u.  dgL 

■oh  ausbreite  ten,  so  wurde  dies  zum  Teil  auch 
dadurch  herbeigeführt,  daß  die  Unternehmer 
in  den  Kartellen  gelernl  hatten,  ihi  Selbst- 

i  in  zu  beschranken.    Dafl  die 
hon    vor   dem    1  der 

Rieh'  I  I    llelitlichkell    in 
■    I  I  i    Unternehme' 

ren    Einfloß   der   Konsu- 
menten und   Arbeiter  auf  den   i'iuduktion«- 

rn  itbar  und  in  dii  ei 
chi    haben   die    Forderui 

.     muti    trotz    fundamentaler    Imune  r    in 
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ihrer  Begründung  (Mehrwertlehre)  zweifellos 
ihre  Berechtigung. 

2.  Wirkungen  auf  die  außenstehenden 
Unternehmer.  Eine  sehr  bemerkenswerte 
Wirkung  der  Kartelle  ist  der  Anreiz,  den  sie 
zur  Ausdehnung  der  Produktion  und  des 
Angebots  bieten.  Sei  es,  daß  neue  Unter- 

nehmungen neben  den  Mitgliedern  des  Kar- 
tells aufkommen,  sei  es,  daß  die  kartellierten 

Unternehmungen  sich  ausdehnen.  Insbe- 
sondere in  Zeiten  steigender  Konjunktur 

läßt  das  Kartell  seinen  Mitgliedern  in  der 
Regel  in  dieser  Hinsicht  freie  Hand,  sehr 
häufig  müssen  sich  dann  aber  die  Kartelle 
auflösen,  wenn  der  Absatz  nachläßt.  Ja,  man 
kann  sagen,  daß,  wo  die  Voraussetzungen 
für  eine  starke  Ausdehnung  der  Produktion 
gegeben  sind,  dies  das  naturgemäße  Ende 
jedes  längere  Zeit  bestehenden  Kartells  ist, 
daß  es  nach  einiger  Zeit  wieder  einer  Epoche 
des  Konkurrenzkampfes  Platz  macht. 

In  keiner  Industrie  ist  die  Ausdehnung  der 
Produktion  unter  dem  Einfluß  eines  Kartells 
stärker  gewesen  als  im  Kalibergbau  (s.  Art. 

„Kaliindustrie"),wodasKartellauch  nur  durch 
künstliche  staatliche  Zwangsmaßnahmen 
(Zwangssyndikat)  aufrechterhalten  werden 
konnte.  Immer  wieder  entstanden  auf  Grund 
von  Bohrungen  neue  Unternehmungen  und 
mußten  in  das  Kartell  aufgenommen  werden. 
Dadurch  gingen  die  Beteiligungsziffern  jedes 
einzelnen  am  Absatz  immer  weiter  zurück, 
so  daß  die  Werke  nur  zu  einem  verschwin- 

denden Bruchteil  ihrer  wirklichen  Leistungs- 
fähigkeit beschäftigt  waren,  was  natürlich 

die  Produktionskosten  gewaltig  verteuerte. 
Die  volkswirtschaftlich  höchst  nachteilige 
Ueberkapitalisation  ganzer  Industriezweige 
wurde  durch  das  Kartellwesen  zweifellos 
stark  gefördert. 

Lange  Zeit  hindurch  hat  das  Kalisyndikat 
die  Errichtung  neuer  Unternehmungen  durch 
die  sog.  Schutzbohrgemeinschaft  zu  hindern 
versucht,  die  überall,  wo  ein  Bohrunter- 

nehmen begann,  eine  Konkurrenzbohrung 
entgegensetzte.  Das  war  ein  in  diesem  be- 

sonderen Fall  anwendbares  Mittel,  das  Auf- 
kommen neuer  Unternehmungen  zu  hindern. 

Es  gibt  aber  noch  eine  Reihe  anderer  Mittel, 
die  die  Kartelle  (und  ebenso  die  anderen 
monopolistischen  Verbände)  anwenden,  um 
die  Monopolstellung  aufrechtzuerhalten, 
evtl.  die  Außenstehenden  zum  Anschluß  zu 
bringen.  Sie  sind  von  großer  wirtschafts- 

politischer Bedeutung.  Das  Nächstliegende 
ist,  sie  niederzukonkurrieren.  Das  geht  na- 

türlich nicht  ohne  Herabsetzung  der  Preise 
und  ist  daher  immer  nur  vorübergehend 
möglich,  da  der  Zweck  des  Kartells  sonst 
illusorisch  würde.  Wenn  die  Außenkonkur- 

renz zu  stark  wird,  löst  sich  deshalb  das 
Kartell  regelmäßig  auf.  In  Deutschland, 
der  Schweiz  und   anderen  Ländern  wurden 

zwecks  Bekämpfung  der  neben  einem  Kartell 
entstandenen  neuen  Konkurrenz  mehrfach 
von  den  Kartellmitgliedern  gemeinsame 
Kampfmarken  ihrer  Produkte  eingeführt, 
welche  überall,  wo  die  Konkurrenten  an- 

boten, zu  besonders  billigen  Preisen  ver- 
kauft wurden.  Ein  anderes  Mittel  ist,  die 

Konkurrenten  aufzukaufen.  Wird  es  auch 
in  erster  Linie  von  den  Trusts  angewendet, 
so  haben  doch  auch  die  Kartelle  nicht  selten 
gemeinsame  Fonds  zu  diesem  Zwecke  zu- 
sammengebracht. 

Das  Hauptmittel  aber,  um  die  Monopol- 
stellung des  Kartells  aufrechtzuerhalten 

und  die  Außenstehenden  zu  bekämpfen, 
sind  die  sog.  Exklusionsverträge,  die 
Verpflichtungen  zu  ausschließlichem 
Verkehr.  Diese  Verpflichtungen  richten 
sich  gegen  die  außenstehenden  Unter- 

nehmer, aber  sie  wenden  sich  an  die  Roh- 
stofflieferanten (Arbeiter)  oder  an  die  Ab- 

nehmer und  verpflichten  sie,  nur  an  die  kar- 
tellierten Unternehmer  zu  verkaufen  (nur  für 

sie  zu  arbeiten)  und  nicht  an  außenstehende 
Unternehmer,  oder  nur  von  den  kartellierten 
Unternehmern  zu  kaufen  und  nicht  von  den 
außenstehenden.  Ersteres  nennt  man  auch 

Lieferungssperre,  letzteres  auch  Bezugs- 
sperre. Beides  wird  auch,  namentlich  wenn 

von  den  Arbeitern  angewendet,  Boykott 
genannt  (s.  diesen  Art.).  Es  können  also 
nicht  nur  die  Empfänger  von  Arbeitslei- 

stungen, sondern  auch  die  Verkäufer  von 
Lebensmitteln  (z.  B.  eine  Brauerei)  von  den 
Arbeitern  boykottiert  werden. 

Die  Sperren  sind  äußerst  wirksame  Maß- 
regeln, um  die  außenstehenden  Unter- nehmer zum  Anschluß  an  das  Kartell  zu 

zwingen  (ebenso  in  den  Gewerkvereinen  der 
Arbeiter  die  Weigerung,  mit  außenstehenden 
Arbeitern  zusammen  zu  arbeiten).  Oft  ge- 

nügt schon  die  bloße  Androhung,  den  außen- 
stehenden Unternehmern  den  Rohstoffbezug 

oder  den  Absatz  zu  sperren,  um  sie  zum  An- 
schluß an  das  Kartell  bereit  zu  machen. 

Aber  wenn  die  Sperre  wirklich  durchgeführt 
wird,  kann  sie  unter  Umständen  zum  Ruin 
der  Außenstehenden  führen.  Wenn  man  da- 

her geneigt  sein  sollte,  diese  Maßregeln  un- 
günstig zu  beurteilen  und  sie  etwa  durch  die 

Gesetzgebung  zu  verbieten,  so  ist  zu  berück- 
sichtigen, daß  die  Außenstehenden  vielfach 

eines  solchen  Schutzes  nicht  würdig  sind. 
Sie  bleiben  außerhalb  des  Kartells  (und  das- 

selbe gilt  für  die  Gewerkvereine  der  Arbeiter), 
um  neben  ihm  und  ohne  an  seinen  Lasten 

mittragen  zu  müssen,  größere  Vorteile  zu 
erzielen.  Wenn  alle  so  denken  wollten,  wäre 

die  Regelung  eines  Erwerbszweigs  durch 
monopolistische  Vereinigungen  unmöglich. 
Ein  gewisser  Zwang  muß  von  allen  sozialen Gemeinschaften  dem  einzelnen  gegenüber 

ausgeübt   werden   können,    wenn   auch   die 



620 Kartelle 

Frage,  wie  weit  er  gehen  darf,  das  größte 
und  schwierigste  aller  sozialen  Probleme  ist. 
Auch  auf  diesem  speziellen  Gebiet  ist  es 
nicht  gelöst,  eine  allgemeine  brauchbare 
Grenze  nicht  gefunden  (s.  unter  7). 

Das  Problem  ist  dadurch  so  kompliziert, 
weil  diese  Verpflichtungen  sich  zwar  gegen 
die  Außenstehenden  richten,  aber  als  Bin- 
duiur  die  Abnehmer  Oder  Lieferanten  treffen. 
Inwieweit  ist  es  berechtigt,  sie  in  Lieferung 
oder  Bezug  nur  an  die  kartellierten  Unter- 

nehmer zu  binden  und  von  den  außen- 
stehenden fernzuhalten?  Auch  hier  ist 

eine  allgemeine  Ghrense  sehr  schwer  zu  ziehen. 
Ein  allgemeü  i  >  Recht  der  Betriebe,  an  jeden 
zu  verkaufen,  der  Abnehmer,  von  jedem  zu 
kaufen,  das  nicht  durch  Vereinbarungen  ein- 

r ; 1 1 . k i    werden    könnte,    gibt    es    nicht. 

die  Bindung  der  Lieferanten  oder  der  Ab- 
nehmer an  das  Kartell  kann  auch  zu  weit  ' 

gehen,  eine  starke  Beschränkung  ihrer  Wirt- 
Bchaftetitigkeil    und    Handlungsfreiheit    be- 

deuten. Immerhin  ist  zu  beachten,  daß  diesen 

Verpflichtungen    eine    stark    organisierende  j 
Kraft    innewohnt,   die   im    Wirtschaftsleben  t 
nicht  entbehrt    werden  kann,  wie  sie  auch  \ 
z.    B.  die    Grundlage  der  so  segensreichen 
Tarifgemeinsohaften    bildet,    bei    denen! 
die  Unternehmer  sich  verpflichten,  nur  der  | 

nbarung  angeschlossene  Arbeiter  zu 
beechiftigen,  diese  aber,  nur  für  tariftreue 
Unten  ehrner  zu  arbeiten.  Noch  weiter  geht 

der  in  einigen  Erwerbszweigen  zustande  ge- 
kommene ..ausschließliche  Verbandsverkehr" 

(in    E  die    sog.    „Allianz- 
i.  in  dem  die  Unternehmer  sich 

verpflichten,    nur    Mitglieder   des    Gewerk- 
.  die  Arbeiter,  nur  bei 

ertei     Jnternel  mern   und   nicht   bei ' 
■    zu  arbeiten.    Las  bedeutet 

r  beiden  an  der  Produk- 
tion i  ■   enflber  den 

der   unten   zi- 

3.  Wirkungen    auf   die   Arbeiter.     Die 

Einwirkung    auf    die 
haben  die  Unternehmer 

in  di  Arbeitgeberverbtn- 
dui   Di  ternehmez  der« 

h   dn-    Karlelle 
wirken  Datttrii 

1  nter- 
nebn  ■  ;•  1    Ar- 

r  auf  Lol  n  men, 

I 

Alli 
flicbtung  der  Arfaew  1 

an    t  l    werden    daher    gleit« 

Lohnskalen  leichter  möglich.  In  einem 
festgeschlossenen  Kartell  wird  auch  eine 
größere  Gleichmäßigkeit  der  Löhne  erzielt 
werden  können.  Andererseits  verstärkt  doch 
auch  der  Zusammenschluß  der  Unternehmer 
in  einem  Kartell,  wenn  er  auch  zu  anderen 
Zwecken  erfolgt  ist,  ihre  Macht  den  Arbeitern 

gegenüber,  erleichtert  das  Zusammengehen 
der  Unternehmer  auch  nach  dieser  Seite. 
Schwarze  Listen  sind  leichter  möglich,  das 
ucirenseitige  Abjagen  der  Arbeiter  kann 
leichter  vermieden  werden.  Bei  lokalen 

Streiks  können  die  Unternehmer  länger  aus- 
halten, den  betroffenen  Betrieben  Entschuldi- 

gungen gewähren,  in  die  Lieferungsver- 
pflichtungen eintreten.  Andererseits  wird, 

wie  schon  betont,  der  patriarchalische  Stand- 

punkt, daß  ein  Unternehmer  nur  mit  „seinen" Arbeitern  verhandeln  will,  in  kartellierten 
Erwerbszweigen  leichter  überwunden. 

Die  Verschiebungen  in  der  politischen  und 
wirtschaftlichen  Machtstellung  der  Unter- 

nehmer und  Arbeiter,  die  seit  der  Revolu- 
tion eingetreten  sind,  verstärken  die  Vor- 

stellung, daß  beide  Teile  nicht  ohne  ein- 
ander auskommen.  Zwar  wissen  die  Ar- 
beiter, daß  wenn  sie  die  politische  Macht  im 

Staate  in  der  Hand  haben,  der  Staat  auch 
der  willfährigste  Arbeitgeber  ist;  aber  die 
Einsichtigeren  unter  ihnen  erkennen  doch 
immer  mehr,  daß  nicht  alle  Erwerbszweige 
sozialisiert  werden  können,  daß  der  weitaus 

größte  Teil  der  privaten  Unternehmungen, 
wenigstens  einstweilen,  bestehen  bleiben 
muß  und  daß  es  darauf  ankommt,  sich  mit 
den  Unternehmern  zu  verständigen.  Diese 
Verständigungen  werden  nun  durch  die 
Kartelle  zweifellos  sehr  erleichtert.  Denn  sie 

ermöglichen  es  den  Unternehmern,  heutzu- 
tage, WO  wir  uns  schon  BD  sich  in  einer 

völligen  Preisrevolution  (infolge  Geldvermeh- 
1  befinden,  allen  Borderungen  der  Ar- 

beiter auf  Lohnerhöhungen  nachzugeben  und 
rieh  durch  höhere  Preise  an  den  Konsu- 

menten schadlos  zu  halten.  Wie  lai  ge  dal 
imu  lieh  sein  wird,  an  welchem  Punkt  der 

erhöbungen  die  Kaufkraft  nachlassen 
wird,  das  i-t  kaum  zu  lagen,  WOÜ  eben  durch 
die  Geldvennehrung  immer  neue  künstliche 
Kaufkraft  geschaffen  wird,  wa    dui  bewirkt, 
daß  angesichts  der  geringen  Produktion  die 
Kaufkraft   der  Geldeinheil  immer 
wird.      Jedenfalls   sehen    wir   heute,   daß 

e    in    kartelliertes    Industrien    unter- 
1    und    Arbeiter    vereint    am   selben 

.  die  Ausbeutung  der  K> 
•  n  betreiben,  und  1 

daß,  reifer  geht,  der  Schutz ;  rih 

die  nisai  0 

wirt- 

Dl  der  Zukunft 
ch  wird  es  auf  die 
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Wahrheit  hinauslaufen,  daß  die  Arbeiter 
mit  noch  so  hohen  Löhnen  doch  nicht  mehr 
konsumieren  können,  als  produziert  worden 
ist,  während  wer  nicht  produzieren  kann,  ver- 

hungert. Daß  dann  wissenschaftliche  und 
künstlerische  Tätigkeit  nur  im  staatlichen 
Auftrag  möglich  sein  wird,  bedeutet  sicher- 

lich keinen  Kulturfortschritt. 
4.  Wirkungen  auf  die  Abnehmer  im 

allgemeinen.  Wie  schon  betont  treffen  die 
Wirkungen  der  monopolistischen  Verein- 

barungen von  Anbietern  naturgemäß  in  erster 
Linie  die  Abnehmer.  Sie  müssen  höhere 
Preise  bezahlen  als  bei  freier  Konkurrenz. 
Aber  es  ist  nicht  immer  gesagt,  daß  der 
niederste  Preis,  der  im  Konkurrenzkampf  zu- 

stande kommt,  der  volkswirtschaftlich  zweck- 
mäßigste ist.  Vielmehr  hat  die  volkswirt- 

schaftliche Organisation  ein  großes  Interesse 
an  möglichster  Stetigkeit  der  Preise, 
namentlich  bei  den  Rohstoffen,  weil  allen 
Weiterverarbeitern  und  Abnehmern  ihre 
wirtschaftlichen  Kalkulationen  dadurch  er- 

leichtert werden.  Einen  „gerechten"  Preis 
festzustellen  ist  aber  nicht  möglich.  Ja,  es 
ist  schon  äußerst  schwierig  zu  entscheiden, 
und  setzt  völlige  Kenntnis  nicht  nur  der 
betr.  Industrie  sondern  mindestens  auch 
aller  verwandten  sowie  des  Handels  voraus, 
ob  eine  Preisfestsetzung  eines  Kartells  in 
den  wirtschaftlichen  Verhältnissen  be- 

gründet ist  oder  nicht.  Diese  Schwierigkeiten 
der  Festsetzung  eines  gerechten  Preises  werden 
bei  den  in  Aussicht  genommenen  Soziali- 

sierungen immer  deutlicher  hervortreten. 
Das  Wesen  der  Preis-  und  Einkommens- 

bildung in  der  heutigen  Wirtschaftsorgani- 
sation wurde  vom  Sozialismus,  aber  auch 

von  der  bisherigen  rJ Wirtschaftstheorie  voll- 
kommen verkannt. 

Im  allgemeinen  kann  man  sagen,  daß  die 
Preisfestsetzungen  der  Kartelle  sich  von 
denen  der  freien  Konkurrenz  am  meisten  in 
der  Depression  unterscheiden,  wo  sie  oft 
stark  herabzugehen  pflegten,  während  fest- 

geschlossene Kartelle  sie  relativ  hoch  halten 
können.  Die  Kartelle  können  daher  eine 
größere  Gleichmäßigkeit  der  Preise  herbei- 

führen und  haben  dies  vor  dem  Kriege  in 
einigen  Erwerbszweigen  (Kohlensyndikat, 
Stahlwerksverband)  auch  zweifellos  getan, 
was  auch  für  die  Abnehmer  von  allergrößtem 
Vorteil  ist.  Unter  diesen  haben  die  letzten 
Konsumenten  verhältnismäßig  noch  am 
wenigsten  von  den  Kartellen  zu  leiden  ge- 

habt, weil  die  Fertigfabrikatenindustrie  und 
der  Handel  im  allgemeinen  weniger  kartel- 

liert ist  als  die  Rohstoffindustrie.  Dabei 
spielt  natürlich  das  Aufkommen  neuer  Kon- 

kurrenz und  evtl.  die  Möglichkeit  des  Bezugs 
aus  dem  Auslande  eine  Rolle.  Vor  dem 
Kriege  war  der  Kapitalreichtum  in  Deutsch- 

land so  groß,  daß  jedes  Kartell,  das  höhere 

Preise  und  Gewinne  durchsetzte,  alsbald  An- 
reiz zur  Gründung  neuer  Unternehmungen 

oder  zur  Ausdehnung  der  Produktion  gab. 
Auch  wurde  der  technische  Fortschritt  durch 
die  Kartelle  keineswegs  gehindert.  Daher 
stand  neue  Konkurrenz  immer  latent  im 
Hintergrunde,  wenn  ein  Kartell  seine  Mono- 

polstellung übermäßig  ausnutzen  wollte. 
Seit  dem  Weltkrieg  hat  sich  das  freilich 

wesentlich  geändert.  Bei  dem  allgemeinen 
Warenmangel  reißen  sich  die  Abnehmer 
zumeist  um  die  Ware.  In  solchen  Zeiten 
ist  die  Lage  der  Abnehmer  natürlich  viel  un- 

günstiger, hat  jeder  Anbieter  schon  an  sich 
häufig  eine  Art  von  Monopolstellung,  und 
mit  der  größeren  Rücksichtslosigkeit,  die 
heute  das  Wirtschaftsleben  beherrscht,  suchen 
sie  alle,  die  Arbeiter  nicht  zuletzt,  sie  auszu- nutzen. 

In  besonders  ungünstiger  Lage  befinden 
sich  unter  den  Abnehmern  diejenigen  Weiter- 
verarbeiter,  die  sich  nicht  selbst  kartellieren 
konnten.  Zwar  haben  auch  sie  dadurch  einen 
Vorteil  von  den  Kartellen  der  Rohstoff- 

produzenten, daß  sie  alle  in  bezug  auf  die 
Rohstoffpreise  auf  die  gleiche  Basis  gestellt 
werden,  die  Kalkulation  also  vereinfacht 
wird.  Aber  sehr  ungünstig  war  die  Stellung 
der  reinen'  Weiterverarbeiter  in  der  Eisen- 

industrie den  großen  gemischten  Unter- 
nehmungen gegenüber,  wenn  sie  den  Roh- 

stoff, das  Halbzeug  kaufen  müssen.  Diese 
geben  nur  solches  ab,  wenn  sie  es  nicht  selbst 
weiterverarbeiten  können,  oder  sie  ver- 

kaufen es  so  teuer,  daß  jene  mit  ihnen  in 
den  Fertigprodukten  nicht  konkurrieren 
können.  Aber  die  Organisation  der  großen 
gemischten  Werke  bedeutet  unzweifelhaft 
einen  technischen  und  wirtschaftlichen  Fort- 

schritt, dem  gegenüber  die  reinen  Werke 
sich  nur  unter  besonderen  Verhältnissen 
halten  können.  Das  hat  stark  auf  die  Bil- 

dung von  Kombinationsunternehmungen,  vor 
allem  in  der  Montanindustrie,  auf  die  Verbin- 

dung von  Kohlenzechen  und  Hochöfen  mit 
Stahlwerken  gewirkt  (s.  unter  Nr.  6). 

Das  Hauptmittel  der  Abnehmer  gegen  die 
Kartelle  sind  Einkaufsvereinigungen. 
Solche  sind  auch  in  sehr  großer  Zahl  zustande 
gekommen,  namentlich  im  Handel,  aber 
auch  in  der  Landwirtschaft  und  in  mehreren 
Zweigen  des  Kleingewerbes.  Die  Bewegung 
ist  noch  stark  im  Wachsen.  Am  schwierigsten 
sind  natürlich  die  letzten  Konsumenten  zu 

organisieren.  Hier  hat  die  Konsumvereins- 
bewegung wie  überhaupt  die  Genossen- 

schaftsbildung als  Mittel  gegenüber  den 
Kartellen  noch  eine  große  Aufgabe.  Es  ist 

nicht  immer  nötig,  daß  diese  Einkaufsver- 
einigungen einen  monopolistischen  Charak- 

ter haben.  Oft  vermag  schon  der  Zusammen- 
schluß zum  Einkauf  im  großen  Wirkungen 

auf  die  kartellierten  Unternehmer  zu  erzielen. 
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5.  Die  billigeren  Auslandsverkäufe  im 
besonderen.  UnttT  den  Wirkungen  dei 
Kartelle  wurden  besonders  viel  erörtert  ihre 

billigeren  Verkaufe  ans  Ausland,  /war  ver- 
kaufen territoriale  Kartelle  in  der  Regel 

außerhalb  ihres  unbestrittenen  Absatz- 
gebietes viel  billiger,  und  das  kann  die 

Weiterverarbeiter  innerhalb  desselben  in 

ihrer  Konkurrenzfähigkeit  anderen  gegen- 
über Bohadigen.  Aber  gerade  der  billigere 

Verkauf  ans  Ausland  bat  aus  nationalen 
Gründen  zu  heftigen  Angriffen  gegen  das 
Kartellwesen  geführt.  Man  hat  von  einer 
Verschleuderung  der  nationalen  Güter  ge- 
sproehen,  wahrend  man  im  Auslande  diesen 
billigeren  Verkauf,  das  sog.  Dumping,  in 
den  meisten  Fallen  Lrar  nicht  als  erwünscht 

eht.  Obleich  nicht  nachzuweisen  war, 
daß  dieses  Mittel  von  Deutschland  mehr  als 
von  anderen  Ländern  angewendet  wurde, 
bildete  doch  die  Erregung  der  öffentlichen 
Keinung  Ober  das  von  Deutschland  be- 

triebene Dumping  einen  Teil  des  seit  Langen 
im  Auslände  gegen  Deutschland  betriebenen 
Verlaumdungsfeldzuges  und  hat  so  zum 
Weltkriege  mit   beigetragen. 

Hinsichtlich  der  Verschleuderung  natio- 
r   Güter  mufi  berücksichtigt   werden,  1. 

daß  der  billigere  Export  in  der  Regel  nur 
erfolgt,  um  die  Werke  in  Betrieb  zu  erhalten 

und   den    Arbeitern    Beschäftigung   zu    ge- 
Kr  ist  also  keine  regelmäßige  Er- 

inung,  erfolgt   meist   nur  in  Zeiten  der 
ii  im  Inlande,  und  deshalb  kann 

- .  [eine  ausländische  weiterverarbei- 
lustrie   Dicht    aufbauen,   2.   kommt 

.  .       für  Produkte  billiger 
ins  .'■  rkauft  werden.    Zuerst  wurde 

de    der    70er    Jahre    bei 

et,  die  von  den  deutschen 
die    im   Inlande    nur    vi  ringe   Be- 

schäl ittert    teilweise  zur  Hälfte  des 

Beb    Bpanien,    Bu- 
mij.  rerkauft  wurden.     Das  hat  der 
deutschen  Voll  :t  sicherlich  keinen 

.  war  vielmehr  I  /lieh, 
d  e    i'  lai  dischen  Schi« 

wali  ■  ■  ten  ermJLßi 
Arbeiter  in  Lohn 

•   •:•  r   I  all,  wenn    Roh* 
Stoffe  e   billiger  ins 

'  .     Dann    wir! 

I     •  kur- 

Bei    näherer    Betru  (.•  .■ 
ma;  I  en   I  alle 

d.die . 
i 

kart'  Bl  exportiert.     Allein  dadurch 

daß  die  Rohst  off  preise  im  Inlande  weit  über 
denen  iles  Auslandes  oder  des  Weltmarktes 

gehalten  werden,  werden  die  inländischen 
Weiterverarbeiter  geschadigt.  Wenn  das 
Ausland  es  ebenso  macht,  haben  die  inlän- 

dischen Weiterverarbeiter  andererseits  wieder 

einen  Vorteil,  weil  sie  die  Rohstoffe  billiger 
bekommen. 

Zweifellos  ist  aber  ein  umfassendes  Dum- 
ping in  der  Regel  höchst  unzweckmäßig. 

Denn  abgesehen  davon,  daß  es  im  Auslande 

zu  Gegenmaßregeln  veranlaß4,  bringt  es  auch 
ein  Element  großer  Unsicherheit  in  das 
Wirtschaftsleben.  Und  dies  ist  auch  der 

Grund,  weshalb  man  deu  billigen  Verkauf  ins 
Ausland  in  eben  diesem  Auslande  nur  selten 
als  vorteilhaft  ansieht.  Nur  wenn  es  eine 

regelmäßige  Erscheinung  ist,  wie  früher  beim 

Zuckerprämiensystem,  konnte  sich  eine  aus- 
ländische weiterverarbeitende  Industrie,  die 

englische    Konservenindustrie,    darauf    auf- 
I  bauen.  Undtrotzdem  hat  auch  in  diesem  Falle 

gerade  England  die  Aufhebung  der  Zucker- 
pramien durchgesetzt.    Im  übrigen  aber  be- 

|  deutet  das  Dumpingeinejrroßc Verschwendung 
von  Transportkosten.    Es  ist  vorgekommen, 
[daß  man  amerikanische  Drahtstifte  nach 
Europa  exportierte  und  wieder  zurück  und 
dann  dort  billiger  kaufen  konnte  als  direkt 
vom  Trust.  Auch  deutsche  Bleche  konnten 
rheinische  Weiterverarbeiter  billiger  aus 
Holland   beziehen   als  direkt    von   der  neben 

dem  Abnehmer  gelegenen  Fabrik. 
Man  darf  nicht  annehmen,  daß  dieser 

billigere  Export  nur  bei  Schutzzoll  möglich 
sei.  Einer  der  wenigen  Falle,  in  denen  man  in 
England  den  deutschen  billigeren  Export  zeit- 

weise als  günstig  ansah  —  viel  häufiger  waren 
Klagen  über  ihn  -  -betraf  Schiffsbaumaterial. 
Di(  es  aber  war  zollfrei,  und  niemand  war 

gehindert,  es  nach  Deutschland  zu  Welt- 
markt preisen  einzuführen. 

Um  den  Weiterverarbeitern  die  Konkur- 
renz im  Auslande  zu  erleichtern,  halten  die 

Kartelle     vielfach     Au  sf  11  h  r  \  e  x:<  ül  u  n  •  1  in 

Ihrt,    aber    meist    ebenfalls    nur    an    Ver- 
bände.    Solche  iüii    in  dann  durch 

Industrie  hindurchgehen,  vom  Rohstoff  bis 

zum  fertigen  Produkt,  was  schwer  durchzu- 
führei 

6.  Wirkungen  auf  den  Handel.  Von  be- 
ul den  r  1:  d  die  Wirkui  gen  der 

Produzentenkartelle  auf  den  Handel,  hu 
all-.  1  der  I  rrofihandel  von  seiner 
<.ft  beherrschenden  Stellung  dem  isolierten 
Produzei  U  Iber  durch  die  Kartelle 

rden.  Wo  da-  nicht der  hall  war,  behielt  er  Mine  Stellung,  \seil 
0  rox 

allem  um   Außenhandel,   beim  iniindischen 

■   der  Mode  stark  nnter- 
worft  • .  •   Gütern  sowie  in  d< .  land- 

wirtschaftlichen   Produkten.      Am    meisten 
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beeinflußt,  ja  zum  Teil  ausgeschaltet  und  in 
die  Stellung  bloßer  Agenten  gedrängt  wurde 
der  Handel  in  einigen  Erwerbszweigen,  jn 
denen  festgeschlossene  Syndikate  der  Pro- 

duzenten bestehen,  so  für  Kohle,  Eisen, 
Spiritus,  Kali,  Petroleum.  Hier  ist  eine  kleine 
Schicht  von  Großhändlern,  die  zum  Teil 
selbst  stark  an  der  Produktion  beteiligt  sind, 
allein  zum  direkten  Verkehr  mit  dem  Pro- 

duzentenkartell zugelassen,  während  die 

übrigen  Händler  zur  sog.  „zweiten  Hand" 
herabgedrückt  werden,  nur  von  jenen  kaufen 
können.  Doch  haben  sich  die  Händler  auch 
ihrerseits  vielfach  in  Kartellen  oder  in  Ab- 

nehmerverbänden organisiert,  und  in  vielen 
Erwerbszweigen  kam  es  zu  heftigen  Kämpfen 
der  beiderseitigen  Vereinigungen,  in  denen 
auch  Bezugs-  und  Lieferungssperre,  Ver- 

pflichtungen zu  ausschließlichem  Verkehr, 
Treurabatt  u.  dgl.  eine  große  Rolle  spielen.  So 
sehr  auch  der  einzelne  Händlerin  seiner  Hand- 

lungsfreiheit durch  die  Kartelle  der  Produ- 
zenten beschränkt  und  geschädigt  werden 

kann,  so  haben  sie  doch  im  ganzen  nützlich 
gewirkt,  indem  sie  die  vielfach  vorhandene 
Uebersetzung  im  Handel  eingeschränkt  haben. 
Diese  war  auch  für  den  altangesessenen 
Händlerstand  nicht  vorteilhaft  und  hinderte 
ihn  vielfach  an  der  gemeinsamen  Geltend- 

machung seiner  Interessen. 
Allerdings  gehen  die  Eingriffe  der  Pro- 

duzentenkartelle in  den  Handel  manchmal 
zu  rigoros  vor  sich.  Während  früher  der 
Handel  den  Produzenten  oft  recht  ungünstige 
Lieferungsbedingungen  auferlegen  konnte, 
sind  es  jetzt  umgekehrt  die  Produzenten, 
die  den  Handel  oft  mit  Abnahmebedingungen 
belasten,  die  einseitig  ihre  Interessen 
wahren  und  dem  Handel  ein  großes  Risiko 
aufbürden.  Die  allgemeine  Warenknappheit 
nach  dem  Kriege  hat  das  noch  verschärft. 
Doch  haben  manche  Kartelle  der  Produzenten 
auch  für  den  Handel  günstig  gewirkt,  indem 
sie  die  Verschiedenheit  der  Qualitäten  und 
Sorten  verminderten.  Auch  die  größere 
Gleichmäßigkeit  der  Preise  ist  natürlich  für 
die  Kalkulationen  der  soliden  Händler  von 
Vorteil. 

Um  eine  solche  größere  Gleichmäßigkeit 
der  Preise  zu  erreichen,  sind  die  Produzenten- 

kartelle aber  in  den  meisten  Fällen  gezwungen, 
den  Handel  in  seinen  Preisfestsetzungen  zu 
beschränken.  Denn  insbesondere  eine  sehr 
spekulative  Tätigkeit  der  Händler  erschwert 
den  Produzenten  den  Ueberblick  über  die 
Marktlage.  Die  Preise  der  Händler  können 
nun  überhaupt  vom  Produzentenkartell  fest- 

gesetzt sein  oder  dieses  kann  ihnen  nur  Maxi- 
mal- oder  Minimalpreise  vorschreiben.  Fe- 

steres kam  bei  einigen  fest  organisierten 
Kartellen  vor,  wie  beim  Kali-  und  Spiritus- 

syndikat. Die  Festsetzung  von  Minimal- 
verkaufspreisen ist  den  Händlern  meist  er- 

wünscht, da  sie  eine  Beschränkung  ihrer 
Konkurrenz  untereinander  mit  Hilfe  der 
Produzenten  bedeutet.  Festlegung  von 
Maximalpreisen  dient  dazu,  einer  über- 

mäßigen Ausbeutung  einer  günstigen  Kon- 
junktur durch  die  Händler  Schranken  an- 

zulegen. 
In  manchen  Erwerbszweigen,  in  denen 

festgeschlossene  Produzentenkartelle  be- 
stehen, ist  der  ganze  Handel  bis  hinab  zum 

Detailhandel  von  ihnen  organisiert  und  unter 
ihre  Ueberwachung  gebracht  worden.  Be- 

sonders das  Rheinisch-westfälische  Kohlen- 
syndikat hat  einige  Großhändler  zu  Groß- 

handelsgesellschaften organisiert,  die  allein 
direkt  vom  Syndikat  beziehen,  in  enger  Ver- 

bindung mit  dem  Schiffstransport,  so  na- 
mentlich für  den  Absatz  nach  Süddeutsch- 

land die  Rheinische  Kohlenhandels-  und 
Reedereigesellschaft  (Kohlenkontor).  Dar- 

unter steht  eine  weitere  Gruppe  von  kleineren 
Großhändlern  und  größeren  Detailhändlern 
und  darunter  wieder  die  kleinen  rein  lokalen 
Detailhändler.  Aehnlich,  nur  noch  einheit- 

licher hatte  der  Stahlwerksverband  den 

Trägerhandel  organisiert.  Vom  Spiritus- 
syndikat ist  der  Großhandel  überhaupt  fast 

gänzlich  ausgeschaltet  worden. 
Der  Detailhandel  ist  im  allgemeinen  we- 

niger von  den  Produzentenkartellen  be- 
troffen worden.  Die  Herabdrückung  des 

Großhandels  ist  für  ihn  oft  von  Vorteil  ge- 
wesen. Im  Detailhandel  spielen  neuerdings 

Einkaufsvereinigungen  als  Mittel  sowohl 
gegenüber  Produzenten-  als  auch  Groß- händlerkartellen eine  erhebliche  Rolle. 
Manchmal  sind  solche  Vereinigungen  auch 
dazu  übergegangen,  die  von  ihnen  verkauften 
Waren  selbst  zu  produzieren  (Verbandseigen- 

produktion), also  etwas  Aehnliches  wie  die 
an  die  Konsumvereine  angegliederten  Pro- 

duktionsunternehmungen. Dahin  gehören 
eine  Verbandstoffabrik  der  Apothekerver- 

einigungen, eigene  Verlagsanstalten  des  Ver- 
bandes deutscher  Waren-  und  Kaufhäuser 

gegen  den  Börsenverein  der  Buchhändler  und 
eine  eigene  Samtbandfabrik  gegen  das  betr. 
Kartell  der  Fabrikanten,  Betrieb  eigener 
Brauereien  durch  Gastwirtevereinigungen 
und  Flaschenbierhändler  u.  a. 

7.  Wirkungen  auf  die  volkswirtschaft- 
liche Organisation.  Die  Kartelle  sind 

im  allgemeinen  nicht  als  eine  Vorstufe  zum 
Trust  aufzufassen,  wenn  auch  dieser  ohne 
Zweifel  die  festere  Organisationsform  ist. 
Sondern  beide  Erscheinungen  entwickeln 

sich  nebeneinander,  je  nach  den  wirtschaft- lichen und  rechtlichen  Voraussetzungen. 

Trusts  als  monopolistische  Fusionen  oder 
Kontrollgesellschaften  sind  in  Deutschland 
nur  in  kleinen  Industrien  mit  einer  geringen 
Zahl  von  Unternehmungen  entstanden.  Doch 

haben  die  Kartelle  die  Bildung  der  sog.  Korn- 
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b  inati o n su nter nehmungen       gefördert, 
die  Angliederang  verschiedener  Produktions- 
Stadien,  rohst  off  liefernde  oder  weiterver- 

arbeitende, an  eine  Unternehmung  und  da- 
mit die  Entwicklung  zum  sog.  „größeren 

Betriebe",  zu  den  modernen  Riesenunter- 
nehmungen. Die  Form  der  Angliederung 

war  vielfach  nicht  die  völlige  Fusionierung, 
sondern  oft  eine  rein  effektenkapitalistische, 
Erwerb  der  Mehrheil  des  Aktienkapitals, 
der  dann  aber  eine  Verwaltungsgemeinschafl 
cur  Folge  hatte.  Diese  großen  Kombinierten 
Unternehmungen  waren  sowohl  in  tech- 

nischer Hinsieht  von  Vorteil  (Ausnutzung 
der  Hochofengase  für  die  Weiterverarbeitung), 
als  auch  bedeuteten  sie  geringere  Kosten, 
da  die  Gewinne  der  einzelnen  Produktions- 
Btadien  gespart  wurden.  Dadurch  wurden 
auch,  namentlich  in  der  Eisenindustrie, 
Gruppen-  oder  Generalkartelle  nötig, 

oe  die  verschiedenen  Produktions- 
stadien  umfaßten.  Doch  hat  sich  dieser  Ge- 

danke im  deutschen  Stahlwerksverbande 

\  ans  verwirklichen  lassen,  da  die  Syndi- 
zicrung  der  weiterverarbeiteten  Produkte 
(B-Produkte)  eben  wegen  der  Konkurrenz 
der  großen  kombiinerten  Unternehmungen, 
die  in  der  Verarbeitung  freie  Hand  haben 
wollten,  immer  nur  vorübergehend  gelang. 

AI-    Entwicklungserscheinungen    neben 
den    Kartellen,  die  zum  Teil  als  Ersatz 
für   sie   dienen,   insbesondere   bei  einer  ge- 

■.       Konkurrenten,  seien  noch 
die   Intet  meinschaften  genannt 

Ar  .).    E  r  noeh  in  vcr- 
d  Formen  einen  ei  geren  Zusammen- 

ich] .  dig  bleibender  Dnternehmun- 
■  ihn  n.  [n  der  Losesten  Form  ge- 

•h  bloße  Delegierung  von  .Mit- 
.'.  ral  der  anderen  Ge- 

i  durch  Aktienbeteiligung, 
mit  Liedern  u.  dgl. 

Beziehung  zu    einer 
iing   durch   Koni  rolle, 

Ifehrheit  i1  pitsJs. 
•  t.r  verbreitet,  aber 

mir                                      ben  Wirkungen, 
■1  Gewerbet  in 

e  völlige   \  •  i 
mungen,     Fu« 

-  Iten    mit 
mentlich  durch 

da«  u    Prii  zip  di  i   Bi  • i  ei  1  i 
wohl   konkurr. 

■ 

;.  li bild 
auch  zumeist  nicht  »o  direk 

■ 

Art.      . 
rotten 

Banken  oder  Großhandelsfirmen  (besonders 
Eisen  und  andere  Metalle)  entstanden,  so 
kommen  doeli  auch,  an  bestimmte  Persönlich- 

keiten oder  Familien  geknüpfte  Konzerne 
vor  (Thyssen,  Stinnes,  Klöckner,  Petschek 
u.  a.).  Mehrfach  sind  für  die  Beteiligungen 
an  anderen  Unternehmungen  besondere  Be- 

t eiligungsgesellschal't en  geschaffen  wor- 
den (s.  Art.  „Finanzierungsgesellschaften"). Immerhin  war  unsere  Grobindustrie  vor  dem 

Kriege  im  Verhältnis  zu  Amerika  von  der 
Kontrolle  einzelner  Persönlichkeiten  über 
ganze  Industriezweige  weit  entfernt.  Die 
Kartelle  insbesondere  bedeuteten  ein  demo- 

kratisches Element  in  der  wirtschaftlichen 
Entwicklung,  das  der  von  den  Sozialisten 
prophezeiten  Akkumulation  eher  entgegen- 

wirkte. Doch  kann  man  nicht  sagen,  daß 
sie  den  volkswirtschaftlichen  Fortschritt  auf- 

gehalten haben.  Im  Kriege  erleichterte  der 
Zusammenschluß  der  Produzenten  dem 
Staat  die  notwendige  Rationierune  und  die 
Verteilung  der  Aufträge.  Nach  der  Revo- 

lution kann  eine  schwache  Regierung  aber 
leicht  zu  sehr  in  die  Hände  der  monopoli- 

stischen Vereinigungen,  der  Unternehmer 
sowohl  wie  der  Arbeiter  oder  beider  zu- 

sammen geraten. 
Schon  seit  einiger  Zeil  vor  dem  Kriege 

war  die  wirtschaftliche  Entwicklung  auch 
bei  uns,  wenn  auch  nicht  in  demselben  Grade 
wie  in  Amerika,  über  die  Kartelle  hinaus- 

gegangen. Namentlich  deswegen  weil  diese 
in  der  Regel  keine  Ersparnis  von  Produk- 

tionskosten bedeuten,  vielmehr  oft  schwä- 
chere Unternehmungen  am  Leben  erhalten. 

Infolge  der  ungünstigen  wirtschaftlichen  Ver- 
hältnisse nach  dem   Kriege  hat  die  Tendenz 

zu  ko  tener  parenden  Kombinationsunter- 
nehmungen oder  doch  zu  großen  Interessen- 

I  Bmeinschaften  zwischen  rohstoffprodu- 
zierenden und  weiterverarbeitenden  Unter- 

nehmungen (z.  B.  Gelsenkirchen,  Deutsch- 
Luxemburg,  Siemens-Sohuckert  oder  Gute- 
boffnungshütte-MaBchinenfabrih  Augsburg- 
Nürnberg  u.  a.)  eine  weitere  Verstärkung  er- 

fahren. Nichtsdestoweniger  behalten  die 
Konkurrenz  eil  den  Verbände,  die 
Kartelle,  ihre  Bedeutung.  Aber  sie  ist  viel- 

leicht in  Zukunfl  größer  für  die  weiterver- 
arbeitende und  Fertigwarenindustrie  all  für 

die    immer  mehr   in    Kombiiialioiisunlcrncli- 

mungen  aufgehende  Rohstoffindustrie,    D 
e  namentlich  für  Eisen  und  ßi 

■  in  Kohle  wegen  ihrei  allumii 
den    Abnehmerkreisel    auch    der    kartell- 
maßige  Zusammenschluß  von  großer  Wich- 

tigkeit ii  und  »bei  Ir  Kali,  Kalk, Zement  u.  a.  B 

faltig  überwacht  weiden  muß. 
aatlichon    Regelung 

Kartellweseni   haben   wir  {etat    D 

■  en. 
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III.  Regelung. 

1.  Rechtliche  Regelung.  Eine  rein 
rechtliche  Regelung,  Verbote,  zivil-  oder 
strafrechtliche  Bestimmungen  können  nicht 
genügen,  um  ungünstige  Wirkungen  der 
Kartelle  zu  verhindern.  Kartellvereinba- 

rungen sind  in  vielen  Ländern  nicht  klagbar, 
in  manchen  strafbar,  aber  das  hat  ihr  Ent- 

stehen nicht  verhindert.  Deutschland  kennt 
solche  Bestimmungen  nicht.  Am  schärfsten 
bekämpft  das  englische  Recht  Kartellver- 

einbarungen als  contracts  in  restraint  of 
trade,  während  in  den  Ver.  Staaten  nur  eine 
unvernünftige  (unreasonable)  Einschränkung 
der  Gewerbefreiheit  verboten  ist.  Doch  sind 
auch  dort  nicht  klagbare  Vereinbarungen 
in  Form  der  sog.  gentlemen  agreements 
nicht  selten. 

Die  Kartelle  überhaupt  zu  verbieten,  dar- 
an ist  nicht  zu  denken.  Sie  sind  ebenso  be- 

rechtigt wie  die  Koalitionen  der  Arbeiter  und 
können  durch  Eindämmung  einer  über- 

mäßigen Konkurrenz  auch  volkswirtschaft- 
lich höchst  nützlich  wirken.  Die  Hauptgefahr 

der  Kartelle  ist  die  übermäßiger  Preise, 
diese  kann  aber  nie  durch  allgemeine  recht- 

liche Bestimmungen  bekämpft  werden.  Es 
ist  auch  nicht  möglich,  die  Entscheidung 
darüber,  wann  Preise  als  übermäßige  zu 
gelten  haben,  den  ordentlichen  Gerichten 
zu  überlassen.  Sondern  das  ist  eine  Frage 
der  Wirtschaftspolitik,  für  die  beson- 

dere Organe  geschaffen  werden  müssen.  Die 
Frage,  wann  die  Preise  über  das  in  den  wirt- 

schaftlichen Verhältnissen  begründete  Maß 
hinausgehen,  ist  viel  zu  schwierig,  als  daß 
die  ordentlichen  Gerichte  sie  heute  für  dieses, 
morgen  für  jenes  Kartell  sachverständig 
entscheiden  könnten.  Es  ist  nicht  möglich, 
den  ganzen  Kartellvertrag  oder  gar  alle  auf 
Grund  eines  solchen  abgeschlossenen  gleich- 

artigen Verkaufsverträge  für  nichtig  zu  er- 
klären. Daher  ist  §  138  bzw.  134  BGB.  hier 

im  allgemeinen  nicht  anwendbar.  Solche 
Nichtigkeitserklärungen  würden  die  aller- 

größte Rechtsunsicherheit  zur  Folge  haben, 
da  auf  Grund  eines  solchen  Urteils  alle  Ver- 

einbarungen und  alle  Verkaufsabschlüsse  auf 
Grund  von  Kartellpreisen  angefochten  wer- 

den könnten;  sie  würden  aber  den  Abschluß 
von  monopolistischen  Vereinbarungen  doch 
nicht  verhindern.  ! 

Wenn  ein  staatlicher  Eingriff  in  die  Preis- 
festsetzungen eines  Kartells  nötig  erscheinen 

Sollte,  kommen  dafür  nur  besondere  Preis- 
kommissionen für  jede  Industrie  in  Be- 

tracht,- zu  bilden  nicht  nur  aus  Beamten, 
sondern  aus  allen  Gruppen  der  Beteiligten 
selbst,  Unternehmer,  Arbeiter,  Händler, 
Weiterverarbeiter,  Rohstofflieferanten  u.  dgl. 
Solche  Preiskommissionen  sind  auch  seit  dem 

Kaligesetz  regelmäßig  bei  den  Zwangskartel- 
Handwörterbach  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl 

lierungen  geschaffen  worden  (s.  Ziffer 4).  Aller- 
dings bleibt  auch  dann  die  Festsetzung  an- 

gemessener Preise  immer  sehr  schwierig  und 
besonders  in  Zeiten  großer  Preisumwäl- 

zungen immer  sehr  willkürlich,  was  von  allen, 
die  für  Sozialisierung  schwärmen  und  die 
Preisbildung  des  freien  Verkehrs  einschränken 
wollen,  in  der  Regel  verkannt  wird. 

Dafür  die  Kartelle  in  bestimmte  juri- 
stische Formen  zu  pressen  liegt  keine  Ver- 

anlassung vor.  Nicht  ihre  Organe  sondern  die 
Vereinbarungen  selbst  zwischen  den  kon- 

kurrierenden Unternehmern  sind  das  Wesent- 
liche. 

Eine  rechtliche  Regelung  ist  vielleicht  am 
ehesten  auf  einem  Spezialgebiet  möglich, 
nämlich  für  die  Verträge  zu  ausschließ- 

lichem Verkehr,  Boykotts,  Liefe- 
rungssperre u.  dgl.  Doch  ist  nicht  daran 

zu  denken,  diese  Maßregeln,  wenn  sie  auch 
oft  große  wirtschaftliche  Härten  im  Gefolge 
haben,  ganz  zu  verbieten.  Vielmehr  wohnt 
ihnen  eine  starke  organisierende  Kraft  inne, 
die  im  heutigen  Wirtschaftsleben  nicht  ent- 

behrt werden  kann,  und  sie  haben  oft,  wie 
die  auf  demselben  Prinzip  beruhenden  Tarif- 

gemeinschaften, sehr  günstige  Wirkungen. 
Zu  schützen  sind  weniger  die  Ausgeschlos- 

senen, Ausgesperrten,  als  die  Verpflichteten, 
also  z.  B.  die  Rohstofflieferanten  oder  Ab- 

nehmer, die  gezwungen  werden,  nur  an  das 
Kartell  zu  verkaufen  bzw.  nur  von  ihm  zu 
kaufen.  Hier  kann  unter  Umständen  ein 
übermäßiger  wirtschaftlicher  Druck  aus- 

geübt werden.  Vielleicht  könnte  man  der- 
artige Vereinbarungen  etwas  einschränken, 

indem  man  sie  für  gültig  erklärt  nur  in  Ver- 
bindung mit  und  auf  die  Dauer  von  Preis- 

vereinbarungen. Doch  kann  auf  diese 
Maßregeln,  die  ja  weit  über  das  Kartellgebiet 
hinausgehen,  auch  z.  B.  in  größerem  Umfang 
von  den  Gewerkvereinen  der  Arbeiter  ange- 

wendet werden,  hier  nicht  näher  einge- 
gangen werden  (s.  auch  Art.  „Boykott"). 

2.  Kontrollmaßregeln.  Zu  fordern  ist 
jedenfalls,  wie  auf  dem  Gebiete  der  großen 
Unternehmungen  überhaupt,  so  auch  auf 
dem  ihrer  Kartelle  größere  Oeffentlich- 
keit.  Der  Staat  kann  solche  Organisationen, 
die  ein  ganzes  Gewerbe  einheitlich  regeln, 
nicht  ganz  sich  selbst  überlassen.  Es  wäre 
daher  eine  Anzeigepflicht  für  alle  mono- 

polistischen Vereinigungen,  auch  solche  der 
Arbeiter,  einzuführen.  Die  Anzeige  könnte 
evtl.  auch  zur  Voraussetzung  der  Verleihung 
der  Rechtsfähigkeit  gemacht  werden,  die 
wohl  aus  Gründen  der  Rechtssicherheit  und 
des  Schutzes  von  Treu  und  Glauben  im 

Verkehr  gefordert  werden  muß.  Die  son- 
stigen Beschlüsse  eines  Kartells  können 

natürlich  nicht  alle  angezeigt  werden.  Doch 
sollte  der  Staat  das  Recht  haben,  weitere 
Auskünfte  zu  verlangen,  und  dazu  wäre  ein 
Rrf   v  40 
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Kartellamt  am  zweckmäßigsten,  welches 
die  monopolistischen  Vereinigungen  dauernd 
überwacht  und  welches  unter  Umständen 

beim  Reichskanzler  oder  Reichswirtschafts- 
ministeriuin  beantragen  konnte,  im  Ver- 
otdnangBwege  ein  Kartell  zu  verpflichten, 
weitergehende  Mitteilungen  in  machen. 

Im  Jahre  1903  hat  die  Beiohsregierung 
„kontradiktorische  Verhandlungen  über 

deutsche  Kartelle"  veranstaltet,  in  denen 
das  Rheinisch-westfälische  Kohlensyndikat, 
das  Kokssyndikat,  die  Oberschicsische  Kohlen - 
konvention,  die  Roheisensyndikate  und  der 

Halbseugverband,  das  Walzdraht- und  Draht- 
stift Syndikat .  das  Kartell  für  Zeitungsdruck- 

papier, der  Puchhändlerbörsenverein,  das 
Weißblechsyndikat,  die  Stahlwcrksverbände, 
dai  TapetonkarteU  und  das  Spüitussyndikal 
behandelt  wurden  (s.  Literatur).  Im  An- 

schluß daran  veröffentlichte  die  Regierung 
eine  Enquete  Aber  das  Kartellwesen  in  4 
Teilen.  Auch  in  Österreich  hat  1912,  in  Eng- 

land 1918  eine  Kartellenquete  Stattgefunden. 
Di«  Ergebnisse  der  deutschen  Untersuchung 
6ind  veraltet,  eine  neue  wäre  am  Platze,  am 
haiton  eine  ständige  üeberwachung  aller 
derartiger  Organisationen  in  Form  eines 
Reichskartell-  oder  Industrieamts.  Die  Kar- 

telle könnten  zu  ständigen  Berichten  über  die 
Lage  ihrer  Industrie  verpflichtet  werden. 

Die  dringend  notwendige  Verbesserung  un- 
serer Produktion»-  und  Verbrauchsstatistik. 

die  VoraussetSUIlg  jedes  staatlichen  Ein- 
greifens, könnte  damit  verbunden  werden. 

1'  •  .■  er  Periode  wie  der  gegenwartigen, 
in  der  die  größten  Preisschwankungen 
an  d'  d,  wird  eine  ständige 

bung  der  Preisvereinbarungen  aller 
vuii  Erwerbstätigen  von  immer 

gröl/  itung.    Das  L'iit  nicht  nur  für 
die  Preispolitik  der   Kartelle  in  den   grofieu 
lud  .  '.dem  mindestens  eben- 

sosehr für  die  lahllosen  lokalen  Preisverab- 
redunt'en  der  Handels-  und  Gewerbetreiben- 

den, welche  die  heutigen  Preisschwankungen 
Iber  stark  ausnutzen 

können.  Ine  lokalen  Preisprul  u  zuteilen  und Imter, 

v      ss  all'-  sta  •  ungen  zu 
erfa-  liier    eine    höchst 

3.  Zollpohtiiche   Maßregeln.     VÖI  dem 
.rden  am  meisten  sollpolit  i 

Mattregeln   al*   Mittel  ;■• 
teilen  erörtert  und  1  let.     Ihre 

durch  die 

frajizbeh  reri  liehe  und  poli- ■ 

kein  Urteil  mfl 
Am  nächsten  I 

■bang    der    Zftllc  al  Ibsr- 
maü.  ungen  der  Kartelle 

!  treeen  zu  treten.  Sie  ist.  natürlich  nicht  in  allen 
Fällen  wirksam.  Wo  hohe  Transportkosten 
die  Monopolisierung  erleichtern  und  Zölle 
entbehrlich  machen,  könnten  aber  auch  Er- 

mäßigungen der  Eisenbahntarife  Platz 
greifen.  Doch  ist  in  dieser  Hinsicht  in  Deutsch- 

land noch  nichts  geschehen,  trotzdem  das 

Staatsbahnsystem  derartige  Maßregeln  er- 
leichtert. In  den  meisten  Fällen  wird  auch 

schon  eine  bloße  Erörteiung  zollpolitischer 
oder  Tarifmafiregeln  in  der  Oeffentlichkeit 
oder  in  den  Parlamenten  die  Kartelle  vor- 

sichtiger machen.  Die  Zölle  nur  für  solche 
Produkte  herabzusetzen,  die  von  deutschen 

Kartellen  billiger  ins  Ausland  verkauft  wer- 
!  den,  empfiehlt  sich  nicht,  weil  die  Schädigung 
in  der  Regel  nur  auf  den  hohen  Inlandspreisen 
beruht  und  der  billige  Export  meist  nur 
vorübergehend  erfolgt.  Umgekehrt  werden 
Zollerhöhungen  gefordert  gegen  den  billigeren 
Verkauf  des  Auslandes.  Aber  auch  hier 
kommt  die  Schwierigkeit  der  Feststellung 
in  Betracht  sowie  der  Nachteil  häufiger  Zoll- 

änderungen, die  Unsicherheit  in  der  Lage 
der  Weiterverarbeiter,  die  fortwährenden 
Streitigkeiten,  die  daraus  entstehen  müssen. 

Der  Kampf  gegen  das  „Dumping",  den  bil- ligeren Verkauf  ins  Ausland  spielte  vor 
dem  Kriege  eine  große  Rolle,  es  wurde  aber 
keineswegs  nur  von  Schutzzollländern  aus- 

geübt. Nur  bei  der  Brüsseler  Zuckerkonven- 
lion  gelang  es,  den  billigeren  Verkauf  ins  Aus- 

land durch  Vereinbarungen  einzuschränken. 
Namentlich  Ganada  und  Neuseeland  haben 

öfters  besondere  Dumping  Duties  erhoben. 
Die  Vei.  Staaten  haben  ihren  Wertzöllen  oft 
die  höchsten  Preise  im  Eerstellungslande  su- 
grunde  gelegt  und  dadurch  die  Konkurrenz 
ile  Auslandes  einzuschränken  versucht.  Im 
Jahre  19JÜ  wurde  die  Revenue  Pill  anue- 
nommen,   welche  in  dem  Abschnitt   über  den 
unlauteren  Wettbewerb  das  Dumping  unter 
Strale  Stellt,  wenn  die  Absicht  bestand,  da- 

durch eine  amerikanische  Industrie  zu  schä- 
digen, das  Aufkommen  einer  Industrie  zu 

verhindern    oder    einen    Handel    mit    au.-lan- 
dischen  Waren  auf  dem  amerikanischen 
.Markte  zu  monopolisii 

Die  exportforaernde  Wirkung  >\rr  unter- 
fertigen Valuta  in  den  besiegten  Ländern  hat 

schon,  besonders  in  der  Schweiz  und  in   Imi •■- 
Isj  d,  eu  zahlreichen  Erörterungen  und  Ein« 
fuhrverboten  Anlaß  gegeben.  Mit  bloßen 
Zollerhöhungen    begnflgl    man    sich    beute 
nicht  mehr.    Doch  können  -ich  disSS  Verhalt- 

en!, wenn  man  DsUtSohland 

die  Möglichkeit  gibt,  sich  wieder  n  erholen, 
bin  im  Inlands  leibst  die  billigen  Aus- 

verkaufe zu  verhindern,  hat  man  A 
fuhrzolle  vorgeschlagen,  so  in  Zeiten  der 
Kohlenknappheit  Pkx»  und  L006  und  für 
Kali  L90Q  und  1000.  Durchgeführt  aber 
wurde  eine  solche  HeArsgsl  bisher  mein. 
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Die  größte  Bedeutung  unter  den  zoll- 
politischen Maßregeln  gegenüber  monopo- 

listischen Vereinigungen  hat  bisher  der  zoll- 
freie Veredlungsverkehr  erlangt.  Der 

Zoll  wird  bei  der  Einfuhr  von  Rohstoffen  und 
Halbfabrikaten  gestundet  und  endgültig  er- 

lassen, wenn  diese  Stoffe  in  veredelter,  also 
verarbeiteter  Form  wieder  ausgeführt  werden. 
Der  Weiterverarbeiter  bekommt  dadurch 
den  Teil  der  Rohstoffe,  den  er  aus  dem  Aus- 

lande bezieht,  zu  Weltmarktpreisen  und 
wird  so  bei  der  Ausfuhr  konkurrenz- 

fähiger. Aber  im  allgemeinen  auch  nur  bei 
der  Ausfuhr.  Ob  jedoch  dadurch  auch  ein 
Herabgehen  der  inländischen  Preise  für  Roh- 

stoffe und  Halbfabrikate  herbeigeführt  wer- 
den wird,  ist  sehr  fraglich,  zumal  die  großen 

kombinierten  Werke  sie  dann  lieber  selbst 
weiterverarbeiten.  Größere  Wirkung  in 
dieser  Hinsicht  würde  dagegen  die  Ausge- 

staltung des  zollfreien  Veredlungsverkehrs 
zum  System  der  Einfuhrscheine  haben. 
Sie  gehen  von  der  Ausfuhr  aus  und  gewähren 
z.  B.  die  zollfreie  Einfuhr  der  gleichen  Menge 
Roheisen,  als  überhaupt  in  ausgeführten 
Eisenwaren  enthalten  ist.  Das  ist  eine  viel 
größere  Menge,  als  tatsächlich  Roheisen  in 
Deutschland  eingeführt  und  in  verarbeiteter 
Form  wieder  ausgeführt  wurde.  Damit  kann 
daher  viel  leichter  ein  Druck  auf  die  inlän- 

dischen Preise  ausgeübt  werden,  zumal  diese 
Scheine  auch  zur  Zollbezahlung  auf  andere 
Waren  verwendet  werden  können.  Doch 
wäre  es  dann  einfacher,  überhaupt  die  Zölle 
herabzusetzen. 

Bemerkenswert  ist  jedenfalls,  wie  sich 
durch  die  Entwicklung  der  Kartelle  die  Be- 

deutung des  Schutzzollsystems  verändert 
hat.  Vorher  glaubte  man,  mit  den  Zöllen  nur 
die  Konkurrenz  des  Auslandes  fernzuhalten. 
Im  Zeitalter  der  Kartelle  erleichterten  sie 
aber  auch  im  Inlande  die  Beschränkung  der 
Konkurrenz,  ermöglichten  damit  einen  bil- 

ligeren Export  und  so  machten  sich  die  Schutz- 
zölle selbst  illusorisch.  Sie  fanden  wie  alle 

solche  wirtschaftspolitischen  Maßregeln  ihre 
Grenze  in  sich  selbst.  Die  durch  den  Welt- 

krieg außerordentlich  gesteigerten  Ver- 
schiedenheiten in  der  wirtschaftlichen  Lage 

der  Völker  werden  auch  die  zollpolitischen 
Kämpfe  zunächst  noch  verschärfen. 

4.  Zwangssyndikate.  Die  Erkenntnis 
der  Notwendigkeit,  in  manchen  Fällen  den 
Konkurrenzkampf  in  einer  Industrie  zu  ver- 

hindern, führte  mehrfach  zu  Gesetzen  nicht 
gegen  sondern  für  die  Kartelle.  Kartell- 

bildungen unter  staatlichem  Zwang  sind 
schon  früher  in  der  russischen  Zuckerindu- 

strie, der  sizilianischen  Schwefelindustrie, 
der  rumänischen  Petroleumindustrie  vor- 

gekommen. In  Deutschland  wurde  durch 
G.  v.  25./XI.  1910  ein  Zwangssyndikat 
in  der   Kaliindustrie  geschaffen,  um  die 

drohende  Auflösung  des  bisherigen  Syndi- 
kates und  den  dann  befürchteten  Ankauf  von 

Kaliwerken  durch  Ausländer  zu  verhindern 

(s.  Art.  „Kali").  Dieses  Syndikat  hat  aber 
nur  zur  Gründung  immer  weiterer  Werke  ge- 

führt und  damit  die  schon  längst  vorhandene 
Ueberkapitalisation  in  diesem  Gewerbe  noch 
verschärft,  trotzdem  neu  errichtete  Werke 
anfangs  nur  sehr  geringe  Beteiligungsziffern 
erhalten  sollten.  Gerade  auch  im  Interesse 
der  verschiedenen  Staatswerke  sind  die 
Syndikatspreise  auch  immer  sehr  hoch  ge- 

halten worden.  Es  ergibt  sich  daraus  für  die 
Kartellpolitik  allgemein  der  Satz,  daß  der 
Staat  an  monopolisierten  Industrien  sich 
nicht  mit  eigenen  Unternehmungen  betei- 

ligen soll.  Er  wird  dadurch  zu  eng  mit  Privat- 
interessen verknüpft,  die,  wenn  sie  in  einem 

Kartell  organisiert  sind,  schon  selbst  mächtig 
genug  sind.  Er  kommt  so  in  einen  Konflikt 
der  Pflichten  und  wird  wenig  für  Preisermäßi- 

gungen zu  haben  sein.  Ferner  aber  wird 
durch  die  Staatsbeteiligung  ein  großer  An- 

reiz zu  immer  neuen  Kapitalinvestierungen 
in  einer  solchen  Industrie  gegeben,  was  eine 
Ueberkapitalisation  erleichtert. 

Im  Weltkriege  sind  dann  in  manchen 
Industriezweigen  Zwangssyndikate  geschaffen 
worden,  auch  in  solchen,  in  denen  bis  dahin 
keine  Kartelle  bestanden.  Eine  Rationierung 
war  doch  notwendig,  und  der  Staat  konnte 
mit  einheitlich  organisierten  Industrien 
leichter  verhandeln  und  seinen  Bedarf  decken. 
Im  Rheinisch-westfälischen  Kohlenbergbau 
gelang  unter  Drohung  mit  der  Zwangskartel- 
lierung  die  Erneuerung  des  Syndikates  im 
Herbst  1915  und  1916  freiwillig  unter  Beitritt 
der  westfälischen  Zechen  des  Fiskus  und 
sämtlicher  privaten  Zechen.  Der  Staat 
fürchtete  mit  Recht,  daß  beim  Auseinander- 

fallen dieser  großen  Organisation  eine  zweck- 
mäßige und  gleichmäßige  Versorgung  der 

Verbraucher,  eine  einheitliche  Regelung  des 
inländischen  Verhaufs  und  der  Ausfuhr  nicht 
möglich  sei.  Aehnlich  hat  die  Spirituszentrale 
ihre  Tätigkeit  im  engsten  Anschluß  an  die 
Reichsbranntweinstelle  ausgeübt,  bis  sie  mit 
der  Einführung  des  Handelsmonopols  im  Jahre 
1919  ganz  in  sie  überging.  In  der  Hefe- 

industrie, der  Dörrgemüseindustrie  und 
einigen  anderen  wurden  Zwangssyndikate 
geschaffen,  die  Produktion  von  Staats  wegen 
kontingentiert,  evtl.  die  Ein-  und  Ausfuhr  dem 
Syndikat  übertragen,  die  Festsetzung  der 
Preise  durch  Preiskommissionen  wie  eben  ge- 

schildert unter  Mitwirkung  der  Regierung  vor- 
genommen. In  anderen  Fällen,  soinderLeder- und  der  Seifenindustrie  gelang  es  nicht, 

Zwangssyndizierungen  durchzuführen,  man 
mußte  sich  hier  mit  Höchstpreisen  begnü- 

gen. In  der  Zementindustrie  kam  wenig- 
stens ein  loser  „Zementbund"  der  verschie- denen   territorialen    Zementkartelle    unter 

40» 
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staatlicher  Leitung  zustande,  die  Errichtung 
neuer  Werke  wurde  auf  ü  Jalire  verboten. 

Wo  wegen  Waren-  oder  Rohstoffmangel 
eine  allgemeine  Rationierung  in  einem  Ge- 

werbe notwendig  ist,  können  Zwangssyndi- 
kate angebracht  sein.  Auch  in  Eriegszeiton, 

w<>  es  darauf  ankommt,  daß  der  Staat  sieh 

möglichst  rasch  eine  möglichst  große  Güter- 
menge von  den  vorhandenen  Produzenten 

beschafft,  kann  es  angezeigt  sein,  sie  ZU  or- 
ganisieren. AIht  im  allgemeinen  laßt  sieh 

die  Zwangssyndizierung  nur  schwer  mit  den 
Prinzipien  der  beutigen  Wirtschaftsordnung 
vereinigen,  weil  jedes  verliehene  Monopol. 
wenn  wir  von  den  Patenten  absehen,  die  ja 
deswegen  auch  zeitlich  begrenzt  Find,  auch 

staatliche  Regelung  der  Preisfest- 
setzungen erfordert.  Und  das  ist  ein  Ge- 

biet, au!  das  sich  der  Staat  —  wie  wir  jetzt 
gelernt  haben  sollten  —  nur  in  Notfällen 
einlassen  Bollte.  Die  Preisfestsetzungen  er- 

folgen fast  immer  im  Interesse  der  schwäch- 
sten   Produzenten    —  das   sind    häufig   die 

Iswerke    seilet    —    und    das    führt     zu 

-  tialgewinnen    der   günstiger 
arbeitenden  Unternehmungen  and  zu  großen 
Ei  nkommiM.svrr.se  hin  len  hei  ten,      die      preis- 

.  i-rnd  wirken.     Entstehen  private  Mono- 
.  SO  wird  der  Staat  ihren  Eingriff  in  die 
bildung    nicht    ohne    Regelung   lassen 

dürfen.    Er  muß  zum  mindesten  die  mono- 

ierten    Erwerbszweige    dauernd    über- 
wachen.       Aber    solche    private    .Monopole 

leibst     zu    schaffen,  dazu   hat   er  in   der 

.  •  ranlassung,  da  er  damit  den 
bewerb  als  regelndes  Prinzip  der  auf  dem 

Em  .  beruhenden    heutigen   Wirt- 
schaftsordnung ausschaltet.  Allenfalls  wären 

:.dikate  in  Luxusindustrien  oder  im 

lit  derartigen    Waren  denkbar,  um 
auf  diesem  Wege,  durch  Repartitionssteuern, 
die  den   Verbanden  auferlegt   werden,  eine 

irehzuführen. 

5.  Sozialisierung.      Ganz  dieselben    Hi- 
denh  den    Zwangssyndi- 

•••n  auch  1  ur  die  heule   vielfach   als 
aller  wirtschaftlichen  und 

Ziab  -  I  a  111.'.    Da- 

leich,  0I1  man  d 
Unt.  late    Ober« 

1 .11    oder    nv>  ndwelcheii 

1.     '     «  liel- . 
:i   und  di'    P  Ver- 

kehl 

schiebt,  wird  doch  immer  • 

•  ilung 

der   Produkte 
f.te  dafür,  •  irch- 

.'  n  werdi  1  nicht 
. 

nieht  durchführbar,  weil 
der   Anteil  de  Pro- 

dukt niemals  festgestellt  werden  kann  und 
der  Lohn  überhaupt  kein  verhältnismäßiges 

Entgelt  für  die  Leistung  ist  —  ein  Bolches 
kann  auch  nieht  festgestellt  werden,  da  jeder 
die  Mühe  der  Leistung  verschieden  emp- 

findet sondern  der  Lohn  ist  ein  Preis,  und 
jedes  Einkommen  entsteht  nur  aus  Preisen, 
hervorgehend  aus  den  Nachfrage-  und  An- 

gebot svei  hält  nissen.  Wenn  also  die  gesamte 
Produktion  verstaatlicht  würde,  müßte  der 
Staat  neue  Verteilungsgrundsätze  aufstellen, 
und  das  würde  die  Kämpfe  um  die  politische 
Macht  außerordentlich  verschärfen,  Wirt- 

schaft und  Politik  noch  mehr  verquicken, 
als  das  bisher  der  Fall  ist.  Auch  wäre  das 

für  die  Landwirtschaft  ganz  ausgeschlossen. 
Wenn  aber  die  wichtigsten  Produktionszweige 
im  Privateigentum  bleiben  und  die  Preis- 

bildung hier  unter  Herrschaft  des  privaten 
(iewinninteresses  erfolgt,  muß  der  Staat 
auch  bei  den  verstaatlichten  Erwerbszweigen 
mit  seinen  Preisfestsetzungen  au  sie  an- 

knüpfen. Daher  können  wohl  einige  Er- 
werbszweige, in  denen  rein  bureaukratischer 

Betrieb  möglich  ist  und  Preisfestsetzungen 
einfach  sind,  sozialisiert  werden,  aber  es  ist 

nicht  daran  zu  denken,  daß  jeder  Erwerbs- 
ZWeig,   in    dem    private    .Monopole    bestehen, 
deswegen  „sozialisierungsreif  sei.  Es  ist 
durchaus  falsch,  daß  St  aatsmonopol  immer 
besser  sei  als  Privatmonopol.  Diesen  können 
oft  leichter  im  Interesse  der  Allgemeinheit 
Schranken  angelegt  werden,  hohe  Gewinne 
können  durch  eine  gute  Besteuerung  erfaßt 
weiden,  während  bei  einem  Staatsmonopol 
unter  Umständen  der  Staat  und  die  All- 

gemeinheil durch  die  Arbeiter  und  Ange- 
stellten ausgebeutet  werden.  Als  Maßregel 

nüber  den  monopolistischen  Vereini- 

gungen -  und  damit  haben  wir  es  hier 
allem  zu  tun  —  kommt  aber  die  So/.'alisie- 
rung  nur  in  seltenen  hallen  in  Betracht.  Und 
wenn  sie  nicht  auf  (irund  der  den  Arbeitern 

■  hämmerten  Ideale  im  Wege  der  poli- 
tischen Macht  erzwungen  wird,  im  Zuge  der 

wirtschaftlichen  Entwicklung  vordem  Ki 
IM    Üe    zweilello,    nieht.      Dil    ging    viel   eher 
dahin,  immer  weitere  Krei  Banden  Ertragen 
der   großen    Unternehmungen  zu   beteiligen 

durch    eine    Miziale     Best  eueru  ng,    vor 
allem  eine  scharfe  Erfassung  dei  Erbschaften, 

große  Einkommens-  und  Vermögensver- 
schiedenheiten  zu  verhindern. 

Deswi  ',  daß  nicht  der 
eine     odel      aiidele      |  ,f  w  .  1  I  ..-ZU  el-,     Z.    B.     die 

Elektrizitl  I  dei  die  Ausnutzung 
der  W  ;  ne  Schaden  für  die  Alf 

.       Abel 
Produktion  wäre  es 

lur  die  Allgemeinheit,  den  Grund  und  Loden 
in  dii    Band  zu  bekommen  und  damit  die 

i         ern  zu 
p 
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haben  in  der  Produktion  selbst  anzutasten. 
Doch  soll  davon  hier  nicht  die  Eede  sein. 
Abgesehen  von  dem  Gesetz  über  die  Elek- 

trizitätswirtschaft v.  31./XII.  1919,  das  die 
Stromlieferung  und  -Verteilung  in  den  Be- 

sitz des  Eeichs  bringen  will  mit  weitgehender 
Beteiligung  der  Länder  bei  der  Stromer- 

zeugung, verdienen  die  bisherigen  Soziali- 
sierungsgesetze  diesen  Namen  nicht.  Es 
handelt  sich  nur  um  eine  Weiterbildung  der 

Zwangssyndikate  durch  „Räte",  Preiskom- 
missionen oder  um  Häufung  sonstiger  Or- 

ganisationen. Im  Reichskalirat  haben  jetzt 
die  Unternehmer  und  Arbeiter  je  8,  die  Ver- 

braucher und  Vertreter  der  Wissenschaft 
4  Sitze.  Eine  Kaliprüfungsstelle  bestimmt 
die  Beteiligungsziffern,  wogegen  Berufung 
an  eine  Kaliberufungsstelle  möglich  ist. 
Eine  Lohnprüfungsstelle  untersucht  die 

Lohnverhältnisse  (s.  Art.  „Kali"). 
In  ähnlicher  Weise  ist  auch  das  Rheinisch- 

westfälische  Kohlensyndikat  ein  Zwangs- 
syndikat  geworden,  dessen  Vorstand  jetzt 
auch  ein  Arbeitervertreter  und  dessen 
Aufsichtsrat  zwei  Vertreter  der  Arbeiter 
und  einer  der  Angestellten  angehören  müssen. 
Die  Preisfestsetzungen  erfolgen  jetzt  durch 
den  Reichskohlenverband,  in  dem  sämtliche 

deutschen  ■  Kohlenkartelle  vereinigt  sind 
(s.  Art.  „Kohle").  In  der  Eisenindustrie  ist 
an  Stelle  des  auf  den  1.  Mai  1920  aufge- 

lösten Stahlwerksverbandes  der  Eisen- 
wirtschaftsbund  getreten,  ein  Selbstver- 

waltungskörper, dessen  Hauptorgan  die  Voll- 
versammlung ist,  der  70  Mitglieder  aus 

Unternehmern,  Arbeitern,  Händlern  und 
Verbrauchern  angehören.  Daß  mit  dieser 
Organisation  das  private  Gewinnstreben  nicht 
ausgeschaltet  wird,  ist  selbstverständlich 
und  die  Arbeiter  denken  ja  auch  gar  nicht 
daran,  es  für  sich  auszuschalten.  Die  mono- 

polistischen Vereinigungen,  sowohl  der  Ar- 
beiter wie  der  Unternehmer,  bleiben  eine 

wichtige  Erscheinung  unseres  Wirtschafts- 
lebens. Dessen  Umgestaltung  kann  nicht 

durch  Schaffung  neuer  Organisationen  son- 
dern nur  ganz  allmählich  durch  Erziehung 

eines  sozialen  Geistes  erfolgen,  der  in  ferner 
Zukunft  vielleicht  einmal  den  Egoismus  als 
Antrieb  zur  Bedarfsversorgung  ersetzen  kann. 
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•tiiit'i,  ganisatjon  der  deutsehen 

ugart   1913.  —  Noethsny, 
•tung   und   hl  ■     m    ,lrr   dl 

xinduttru,  1918.  —  Bitter.   Entwich- 
tu  der  dt  utsdu  n  Port- 

Berlin    1913.    —    Qrosm- 
MM)     . 

•  jizttj  r.114.  -      Mutti  litiit/. ■'  mdsement- 

■ttj  1913.  - —  Bau  h 
'"""",  in      der    drtlt- 

>.  irUruhe 

1  m  in  < ,  .  ,..  i/iod  <hr  Ziegel. 
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Kartoffel. 

1,  Bedeutung  des  Kartoffelbaues.  2.  Tech- 
nik  des  Kartoffelbaues.  ■!.  Ernte  und  Aufbewah- 

rung der  Kartoffeln.  4.  Verwertung  und  Preis- 
bildung. 5.  Stand  des  Kartoffelbaues  und  Mittel 

EU  seiner   Förderung. 

1.  Bedeutung  des  Kartoffelbaues.  Ur- 
sprünglich als  Genußmitte]  angesehen,  hat 

die  Kartoffel  als  Nahrungsmittel  die  denkbar 
größte  Beachtung  in  der  gesamten  Welt 
gefunden,  am  meisten  in  der  gemäßigten 
Zone  (Europa,  Nordamerika,  Nordasien),  wo 
sie  besonders  an  die  verschiedenen  Klimate 

Europas  eine  ungewöhnliche  Anpassungs- 
fähigkeit zeigt.  Während  ihr  Anbau  nach 

Norden  bis  über  70u  nördlicher  Breite  hinaus- 
geht, ist  sie  nach  Süden  bis  in  die  nord- 

afrikanischen Küstenländer  verbreitet, 
kommt  jedoch  auch  in  den  Tropen  vor,  wenn 
auch  nur  in  höheren  Lagen.  Als  Nahrungs- 

mittel hat  sie  in  den  Landern,  in  welchen  sie 

mit  Erfolg  angebaut  werden  kann,  eine  Be- 
deutung gewonnen,  welche  derjenigen  des 

Reis  in  den  asiatischen  Ländern  nicht  nach- 
steht. Da  ihr  Anbau  auch  bei  kleinsten 

Flächen  außerordentlich  lohnend  ist,  so  hat 
sie  insbesondere  für  wirtschaftlich  schwache 
Länder  mit  dichter  Bevölkerung  etwa  die- 

selbe Bedeutung  wie  der  Reis  für  die  Chinesen. 
In  der  gemäßigten  Zone  vermag  keine 

andere  Frucht,  die  vorwiegend  zur  mensch- 
lichen Nahrung  dient,  dem  Ackerboden 

solche  Mengen  von  Nährstoffen  abzugewinnen 
wie  die  Kartoffel,  wie  nachstehende  Be- 

rechnung ergeben  mag: 

Deut  seh la  iuls     Ernte     an     Kartoffeln 

und  Brotgetreide  1910-1914. 

"   

Kartoffeln  .   .   .   . 

Ernti 

A  nhau- 

fläche in  IUI). 

Mill.   t  ha 
Starke- 

wert 

n.ia         7,93 

i  5,70  11,13 

45.55    ,       S/>5 

'■,-'• 
8.50 
3.35 

Die  Kartoffel  hat  al-o  dieselbe  Menge 
an  Starkem erien  gebracht  wie  der  Koggen 

ron  der  doppelten  Fliehe. 
Die  Kartoffel  ist  ferner  dem  Brot  an 

Bedeutung  vielfach  überlegen,  weil  sie,  ab- 
•  11  von  ihrer  vielseitiges  Verwendung 

zu  menschlichen  Speisen  in  den  rersohie* 
den  ten  Formen,  im  Qegensati  /um  Brot 
eine  e/arme  Mahlzeit  gestattet,  ohne  welche 
111  der  gemäßigten  Zone  der  lunscfa  auf  die 

r   nicht    bestehen   kann.      Sie  hat    allcr- 

den   .Nachteil,  daß   -n-  eine  l'rucht  fOfl hter   Haltbarkeit   und   lehwafOf  Trans- 

portfihigkeit  ist    Im  Wagt  der  Trocknung 
kann     .«•  jedoch  in  ein  gut   haltbares,  leicht 

Nahrungsmittel      umge- 



Kartoffel 631 

wandelt  werden.  Alle  nicht  zu  Speisezwecken 
geeigneten  Mengen  können  überdies  gewerb- 

lich in  anderer  Form  verwertet  werden. 
Hierauf  beruht  z.  B.  die  Tatsache,  daß  eines 
der  ausgesprochenen  Reisländer,  nämlich 
Japan,  neuerdings  zu  einem  stark  ausge- 

dehnten Kartoffelbau  übergegangen  ist. 
Ebenso  wie  für  die  menschliche,  hat 

die  Kartoffel  für  die  tierische  Ernährung 
größte  Bedeutung.  Während  sie  für  die 
Rindvieh-  und  Schafhaltung  nur  dann  ein 
wesentlicher  Faktor  ist,  wenn  nebenbei 
Rauhfutter  in  genügendem  Maße  zur  Ver- 

fügung steht,  bildet  sie  das  ausschlaggebende 
Grundfutter  für  die  Schweinehaltung. 
Schweinehaltung  und  Kartoffelbau  stehen 
daher  in  denkbar  engstem  Zusammenhang, 
erstere  ist  in  dem  Maße  ausdehnbar,  wie  der 
Kartoffelbau  zunimmt.  Allerdings  verlangt 
der  Schweinemagen  die  Kartoffeln  in  ge- 

dämpfter Form.  Das  gleiche  gilt  übrigens 
für  das  Federvieh  und  das  Pferd,  welch 
letzteres  mit  Kartoffeln  an  Stelle  des  Hafers 
ernährt,  zu  hohen  Leistungen  befähigt  bleibt. 

Aber  nicht  allein  in  der  Bedeutung  als 
Nahrungsmittel  liegt  der  hohe  Wert  der 
Kartoffel.  Die  außerordentliche  Entwicklung, 
welche  der  Kartoffelbau  speziell  in  Deutsch- 

land genommen  hat,  wäre  nicht  in  diesem 
Maße  erfolgt,  wenn  nicht  der  Kartoffelbau 
gleichzeitig  als  ein  außerordentlicher  Kultur- 

träger für  die  gesamte  landwirtschaftliche 
Kultur  im  Laufe  der  Zeit  erkannt  worden 
wäre. 

Die  sorgfältigere  Bodenbearbeitung  und 
reichlichere  Düngung,  welche  die  Grund- 

bedingung für  jeden  Hackfruchtbau  sind, 
und  daher  überall,  wo  intensiver  Kartoffelbau 
einsetzte,  erforderlich  wurden,  kam  auch 
allen  übrigen  Früchten  zugute.  Es  hob  sich 
daher  das  Ertragsniveau,  während  die  Unter- 

schiede in  den  Ernten  der  einzelnen  Jahre 

sich  verringerten.  Neben  dem  hauptsäch- 
lichsten Faktor  —  Grund  und  Boden  — 

traten  mit  Einführung  des  Kartoffelbaues 
Kapital  und  Arbeit  in  der  Landwirtschaft 
mehr  und  mehr  in  Erscheinung.  Hand  in 
Hand  mit  der  erforderlich  weidenden  Ver- 

mehrung des  Spannviehbedarfs  ging  die  Ver- 
mehrung der  Vieh-  und  Schweinebestände 

überhaupt.  Vor  allen  Dingen  aber  wurde 
dort,  wo  große  Mengen  von  Kartoffeln  ver- 

füttert wurden  und  ganz  besonders,  wo  sie 
in  der  eigenen  Wirtschaft  gewerblich  ver- 

arbeitet wurden,  das  statische  Moment  im 
Ackerbau  günstig  beeinflußt,  weil  die  in  der 
Kartoffelernte  enthaltenen  großen  Mengen 
wertvoller  Mineralstoffe,  insbesondere  Phos- 

phorsäure, Kali  und  Stickstoff,  der  Wirt- 
schaft größtenteils  erhalten  blieben  und  in 

Form  von  Dünger  wieder  in  den  Acker 
zurückkehrten.  Wie  der  Hackfruchtbau  über- 

haupt, so  wurde  also  der  Kartoffelbau  die 

Grundlage  zunehmender  Bodenkultur.  Auf 
ihm  beruht  in  einem  wesentlichen  Teile  der 
hohe  Stand  der  Entwicklung,  den  die 
deutsche  Landwirtschaft  bis  zum  Weltkriege 
erreicht  hatte.  Intensiver  Kartoffelbau  i»t 
daher  in  Deutschland  nicht  zu  Unrecht  als 
die  Voraussetzung  für  die  Ernährung  der 
Bevölkerung  durch  die  heimische  Landwirt- 

schaft bezeichnet  worden.  Die  Vorzüge  des 
Hackfruchtbaues  können  nämlich  überall' 
dort,  wo  Rübenbau  nicht  lohnend  ist,  nur 
durch  Kartoffelbau  wahrgenommen  werden. 
Dies  gilt  indessen  für  den  größten  Teil  der 
deutschen  Ackerböden  und  daher  erklärt 
sich  die  große  Ueberlegenheit,  die  Deutsch- 

land im  Kartoffelbau  anderen  Ländern  gegen- 
über erlangt  hat.  Zwei  Drittel  der  deutschen 

Ackerböden  sind  entweder  reine  Sandböden 
oder  sandige  Lehmböden.  Insbesondere  ist 
die  als  Streusandbüchse  des  Deutschen 
Reiches  im  Mittelalter  verrufene  Mark  Bran- 

denburg mit  Einführung  des  Kartoffelbaues 
in  eine  neue  Aera  eingetreten. 

Die  Bedeutung  der  Kartoffel  liegt  also 
nicht  zum  geringsten  Teil  darin,  daß  sie  in 
ihren  Ansprüchen  an  den  Boden  recht  be- 

scheiden ist  und  bei  richtiger  Düngung  auch 
auf  ärmeren  Böden  ansehnliche  Erträge 
bringt.  Sie  ist  daher  auch  hervorragend 
geeignet,  bei  der  Kultivierung  von  Oed- ländereien  nutzbar  verwandt  zu  werden. 

Erwähnenswert  bleibt  noch,  daß  die  große 
Masse  des  Kartoffellaubes  (Kartoffelkraut) 
nicht  ohne  Wert  ist.  Sowohl  im  grünen  Zu- 

stande, wie  getrocknet  oder  gesäuert,  ver- 
mag das  Kartoffelkraut  auch  als  Futtermittel 

zu  dienen;  vor  allem  ist  es  aber  ein  brauch- 
bares Deck-  und  Streumaterial  und  wird 

entweder  als  solches  oder  auch  direkt  bald 
nach  der  Ernte  dem  Acker  wieder  zurück- 

gegeben, für  den  es  einen  erheblichen  Dünger- 
wert besitzt.  Neuerdings  sind  auch  Versuche 

angestellt  worden,  die  Rohfaser  des  Kartoffel- 
krautes zu  Textilzwecken  zu  verwerten.  Ob 

diese  jedoch  zu  brauchbaren  Ergebnissen 
führen  können,  muß  einstweilen  dahingestellt 
bleiben. 

Die  Bedeutung  der  Kartoffeln  verarbeiten- 
den Industrien  s.  nachstehend  unter  4  (Ver- 

wertung und  Preisbildung). 

2.  Technik  des  Kartoffelbaues.  Wie  jede 
Hackfrucht,  bedarf  die  Kartoffel  tiefgelockerten 
reinen  Boden.  Daher  erklärt  sich  die  nachweis- 

liche Ueberlegenheit  der  Großbetriebe,  die  mit 
starken  Gespannen  oder  mittels  Dampfpflug- 

arbeit imstande  sind,  dem  Acker  Tiefkultur  zu 

geben,  gegenüber  den  bäuerlichen  Kleinbe- 
trieben. Eine  Aufgabe  der  Zukunft  ist  es,  ge- 

eignete Kleinmotoren  zu  bauen,  die  die  Zug- 
kraft für  den  Pflug  so  verstärken,  daß  auch  der 

kleine  Besitzer  Tiefkultur  treiben  kann.  Aus  der 

NotwendigkeitgründlicherReinhaltungdesBodens 
erklärt  sich,  daß  die  Kartoffeln  seit  alters  her 
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in  Reihen  gepflanzt  werden.  Hierzu  bedient 
man  sieh  verschiedenster  Methoden,  vom  Setzen 
der  Kartoffel  hinter  dem  Pflug  —  das  ist  die 
schlechteste  Methode  —  bis  zur  Anwendung  von 
Kartoffellegemaschinen.  Von  altera  her 
findet  der  in  Gärtnereien  vielfach  verwandte 

Bfarqtteur  Anwendung,  dem  späterhin   Reihen- 
zieher     folgten.     Welche     Furchen     fiir     mehrere 
Reihen  sogleich  sogen,  in  welche  die  Kartoffeln 

_•  Werden.  Seit  Mute  des  Vorigen  Jahr- 
hundert-  traten  an  deren  Stelle  Kartuft'el- 
pflanzloeh-  und  -zudeckmaschinen.  Zweck  jeder 
Anbaumethode  muß  -ein.  das  Aufkommen  von 
Unkraut  möglichst  zu  beschranken  und  den 
Acker  rein  zu  halten,  bis  die  Kartoffelstaude 
selbst  sich  soweit  entwickelt  hat,  daß  ihr  dichtes 
Blattwerk  den  Boden  beschattet  und  nunmehr 
dem  unter  ihr  aufsprießenden  Unkraut  Licht 
und  Luft  entzieht.  Aus  diesem  Grunde  wird  die 
Kartoffel  beim   Legen  sofort    mit    Erde  bedeckt, 
derart,  daß  sie  in  Bpitze  Kamme  zu  liegen  kommt, 
so  dali  durch  einen  fortgesetzten  Wechsel   zwi- 

■.  Kamm-  und  Kbeiikultur  die  nachhaltigste 
Bekämpfung  des  Unkrauts  stattfinden  kann. 
Die  Kamme  werden  also,  sobald  das  Unkraut 
keimt,  abgeschleifl  oder  abgewalzt,  dann  wieder 
aufgeworfen  und  nach  einiget  Zeit  wieder  ein- 

net,  bis  die  Keime  der  Knollen  sich  so  kräftig 
entwickelt  halten,  daß  sie  durch  den  Kamm  hin- 
durchtxeiben,     Dem  /.wecke,  die  Kartoffel  rein 

dten    zu    können,    dient    vielfach    auch    das 

Pflanzen  in  zweierlei  -ich  senkrecht  schneiden- 
der Sichtung,  so  dali  die  Pflanzen  im  Quadrat- 

verbande stehen.     Da  dieses   I  eberkreuzsetzen 
Jl  ti  ein.  n  weiteren  Stand  erfordert  und  iieiier- 

■    Pflanzen  sich   in   der    Regel 
vorteilhafter  erwiesen  hat.  bo  findet   mehr 

und  mehr  der  Reihenbau  in  nur  einer  Richtung 
vie  dies  der  bäuerliche  Besitz  mit  dem 

von  jeher  getan  bat. 
Zur  Bearbeitung  wahrend  de-  Wachstums  dient 

lebet    zugleich    der    Staude 
die  •  gibt,  die  den  jungen  Wurzeln  zur 

ng   dienen   muß.   und   der   sogenannte 
Für-  ■  •■  nannt,  d.  h.  ein  sin- 

nreiches, mit  eisernen  Gänsefüßen 
odet    mil  khlzinken    ausgerüstet, 

irehen  auflaufende  Unkraut  zer- 
•!  lockert. 

illiger    Bodenbearbeitung   ist 
•  sine  Hauptbedingung 

•  n  Kartolfelbaues.     Wie  jede  Pflanze, 
.'  .fuhr  alhr  derjenigen 

tum  Aulbau  ihn  .-neu, 
in   gi  Matte.      I  »a   die   hohe    Ernte   an 

.  t   und   Knollei  len   ganz   andere 
IIa--  Ken  entzieht,  wie  /    B.  eine 

[fbcdarl    der 
\  ..ii  den 

bedarf :,.  r  großen 

Jahre 
•und  in  di  i    . .  toffi  Ii  rnten 

.hr    zur    \'i 

d»-r  Blüte,  die  in  der  Regi  "      st   Juli fällt ■  ■  . 

nung  muß  daher  im  Interesse  des  Kartoffelbaues; 
grüßte   Beachtung  geschenkt  werden. 

Nur  reichster  jungfräulicher  Boden  bietet 
der  Kartoffel  alle  diejenigen  Nährstoffe,  die  ihr 
nicht  durch  die  Atmosphäre  zugeführt  werden, 
in  genügender  Menge.  Kulturland,  dem  alljähr- 

lich neue  Ernten  entnommen  werden,  bedarf  der 
dauernden  Ergänzung  durch  Düngung.  Für  dio 
Kartoffel  spielt  der  Stalldünger  eine  ganz,  be- 

sondere Rolle,  da  sie  ihn  von  allen  Ackerfrüchten 
am  besten  zu  verwerten  vermag.  Dies  hängt 

mit  ihrer  langen  Yegetat  ionsdauer  und  der  all- 
mählichen Umsetzung  der  im  Stalldung  vor- 

handenen Nährstoffe  zusammen.  Der  Stall- 
dünger allein  reicht  aber  Dicht  aus,  um  so  viel 

Nährstoffe  zur  Verfügung  zu  stellen,  als  eine 
Höchsternte  an  Kartoffeln  dem  Hoden  entzieht. 
Die  chemische  Untersuchung  ergibt,  dali  ,,ine 
Hektar-Ernte  von  200 dz  Knollen  dem  Boden 
rund  90  kg  Stickstoff,  40  kg  Bhosphorsäuro, 
L60kg  Kai i  und  50kg  Kalk  entnimmt.  Diese 
Stoffe  müssen  also  im  Ackerboden  in  löslicheis 
Form  vorhanden  sein,  wenn  eine  1  lektaremte  von 
•Jim  dz  Knollen  erzielt  werden  soll.  Daß  letztere 
in  Deutschland  nur  von  einem  geringen  Prozent- 

satz der  landwirtschaftlichen  Betriebe  erreicht 
wird,  ist  wesentlich  darin  begründet,  daß  die 
Düngung  zu  den  Kartoffeln  im  Durchschnitt 
immer  noch  zu  knapp  bemessen  ist.  Dies  erklärt 
sich  daraus,  weil  in  Deutschland  bis  zum  Welt- 

kriege die   Kartoffeln  im  allgemeinen  nur  gering 
bewertet  wurden  und  ihr  Breis  oft  die  Produk- 

tionskosten nicht  deckte.  Die  L'eberlegenheit Hollands  und  Belgiens,  deren  Erträge  meist 
höher  waren  als  die  deutschen,  beruht  umgekehrt 
darauf,  daß  in  diesen  Ländern  bei  besserer  Ver- 
wertbarkeit  reichlichere  Düngung  angewendet 
werden  konnte.     Dabei  kommt   es  nicht   so  sehr 

auf  die  den  Kartoff  ein  direkt  zugeführten  Dünger- 
mengen  an.  als  daß  die  Vorfrüchte  bereits  reich- 

lich mit  Nährstoffen  versehen  werden,  damit 
der  aus  ihnen  entstehende  Stalldünger  möglichst 
nährstoffreich  bzw.  der  Boden  zuvor  mit  Nähr- 

stoffen angereichert  ist.  Insbesondere  gilt  dies 
für  die  Anwendung  des  Kalis,  welches,  wie  vor- 

lebende Zahlen  erweisen,  In  besonders  reichem 
MaLSe   vorhanden   sein    muß;    Kalisalze,   in   zu 

n  Mengen  direkt  <->  ;eben  beeinträchtigen 
ledoch  infolge  ihres  hohen  Chlorgehalts  den 
Trocken-  und  Stärkegehalt  und  damit  die  Halt- 

barkeit der  Kartoffel  Die  Beziehung  zwischen 
Kaliverbrauch  und  Kartoffelertrag  ergibt  tue 
nachstehende  Tabelle,  welche  einwandfrei  nach- 

daß  diejenigen  Landesteile,  die  in  den ].tzt.n  Jahrzehnten  sieb  dem  Kaliverbranch 

■  dei     zugewandt   haben,  auch  die  '.'muten 
ehritte  m  da  Kartoffelerzeogung  gemacht 

Nachstehende    Rangordnung   steht    nämlich 
im  umgekehrten  Verhältnil  zu  derjenigen, 

welche  sich  für  dio  Kartoff  Jahrzehnt 
ihn  lallt.  Damab  itand  Preußen 

au  \  »teile.     Noch  schärfet  tritt  der 
Einfluß  der  Kalidüngung  hervor,  wenn  Kali- 
verbrauch  und  Karioffclerzeugung  innerhalb 
der  alten  preußischen  Provinzei  weise 

•    Vi  rdeii.      Ilor   tritt    die   II 
die  allen  deutschen  Lande» teilen 

über  die  frühere  Provinz  Posen  im  Kartoffelbau 
einnahm,  -e),arl  hervor;  lie  hatte  mgleicl 
atnh   den  Kaliverbrauch  m   Deut  ch- 
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Kaliverbrauch  und  Kartoffelertrag 
in  den  sieben  größten  Bundesstaaten  des  Deutschen  Reiches 

Relativer  Kali- 
verbrauch 

(in  kg  reines  Kali 
auf  1  qkm  landw. 
Anbaufläche  im 
Durchschnitt  der 

Jahre  1904-1913) 
kg 

Reihenfolge  im 
Kaliverbrauch 

(niedrigster  Ver- 
brauch, niedrigste 

Nummer) 

Bundesstaat 

Reihenfolge  im 
Kartoffelertrag 

(niedrigster  Er- trag, niedrigste Nummer) 

Hektarertrag  an 
Kartoffeln  (in  dz 
im  Durchschnitt 

der  Jahre 
1904-1913) 

kg 

215 

334 

5°5 

902 

940 
1105 
1237 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 

Württemberg 

Bayern 
Baden 
Sachsen 
Hessen 
Preußen 

Mecklenburg- 
Schwerin 

3 
1 

4 
5 
6 

7 

106,0 
115,0 
105,0 
135,7 

138,2 

i4i,3 
148,7 

Die    drei   niedr 
zahlen  sind   dünn, 
fett  gedruckt. 

gsten   Verbrauchs- 
die  vier  höchsten 

Die  drei  niedrigsten  Ertragszahlen 
sind  dünn,  die  vier  höchsten  fett  ge- 
druckt. 

land  zu  verzeichnen.  Diese  Bedeutung  des  Kalis 
für  die  Kartoffel  erklärt  sich  aus  der  Feststellung, 
daß  die  Kartoffel  das  Kali  mindestens  zu  80% 
auszunutzen  vermag.  Besonders  vorteilhaft  ist 
es,  wenn  möglichst  chlorarme,  d.  h.  konzentrierte 
Kalisalze  verwendet  werden  und  ihre  Verwendung 
möglichst  frühzeitig,  d.  h.  längere  Zeit  vor  dem 
Setzen  der  Kartoffel,  möglichst  schon  im  Herbst, 
erfolgt,  da  das  Chlor  dann  durch  die  Niederschläge 
in  dem  Untergrund  ausgewaschen  wird.  Es 
gewinnen  daher  diejenigen  Kalisalze  besondere 
Bedeutung,  welche  so  gut  wie  gar  kein  Chlor 
enthalten,  nämlich  das  schwefelsaure  Kali  und 
die  schwefelsaure  Kalimagnesia.  Leider  gehen 
diese  hochwertigen  Kalisalze  fast  sämtlich  ins 
Ausland,  insbesondere  nach  Holland,  worauf 
die  Ueberlegenheit  Hollands  im  Kartoffelbau  zu 
einem  großen  Teil  beruhen  dürfte. 

Neben  dem  Kali  ist  der  Stickstoff  der  aus- 
schlaggebende Faktor,  der  nach  dem  Liebigschen 

Gesetz  vom  Minimum  jedoch  nur  dann  zur  vollen 
Geltung  gelangen  kann,  wenn  Kali  in  genügender 
Menge  zur  Verfügung  steht.  Er  ist  das  treibende 
Agens  besonders  auf  den  ärmeren,  leichteren 
Böden,  die  am  meisten  des  Stickstoffs  bedürfen. 
Wurde  er  früher  in  Deutschland  in  Form  von 
Chilesalpeter  eingeführt,  so  wird  er  jetzt  in  den 
neu  entstandenen  Kalkstickstoffabriken  nach 
dem  Frank-Caro- Verfahren  auf  dem  Wege  über 
elektrische  Energie  aus  der  Luft  als  Kalkstick- 

stoff oder  nach  dem  Haber-Bosch-Verfahren 
in  den  Werken  der  Badischen  Anilin-  und  Soda- 

fabrik (Oppau  und  Leuna)  als  schwefelsaures 
Ammoniak  gewonnen.  Beide  Düngemittel, 
ebenso  das  in  den  Gaskokereien  gewonnene 
schwefelsaure  Ammoniak,  sind  für  die  Kartoffeln 
hervorragend  geeignet,  doch  darf  der  Kalkstick- 

stoff wegen  seiner  ätzenden  Düngung  nie  als 
Kopfdünger  auf  die  Blätter  der  Kartoffelstauden 
gestreut  werden,  sondern  muß  vor  dem  Setzen 
der  Kartoffel  dem  Boden  einverleibt  werden. 
Durch  Umwandlung  werden  ferner  neuerdings 
aus  schwefelsaurem  Ammoniak  einige  Dünge- 

mittel gewonnen,  welche  den  Stickstoff  in  zweier- 

lei Form  als  Ammoniak-  und  als  Salpeter-Stick- 
stoff enthalten.  Diese  Vereinigung  des  langsam 

wirkenden  Ammoniak-Stickstoffes  mit  dem 
schnell  wirkenden  Salpeter-Stickstoff  ist  aber 
gerade  für  die  Kartoffel  mit  ihrer  langen  Vegeta- 

tionsperiode von  besonderem  Wert.  Ammoniak 
nämlich  wird  erst  im  Ackerboden  durch  die 
Tätigkeit  von  Bakterien  in  Salpeter  umgewandelt, 
während  die  Pflanze  sich  in  erster  Linie  Salpeter- 
Stickstoff  anzueignen  vermag. 

Neben  der  Anwendung  von  künstlichen 
Düngemitteln  findet  in  neuerer  Zeit  die  Grün- 

düngung immer  größere  Verbreitung.  Darunter 
versteht  man  das  Unterpfügen  von  Hülsenfrüch- 

ten zu  Düngungszwecken,  weil  diese  befähigt 
sind,  durch  Knöllchenbakterien  den  Stickstoff 
aus  der  Luft  an  sich  zu  ziehen.  Für  diese  Grün- 

düngung kommen  in  erster  Linie  auf  dem  leichten 
Boden  Serradella  und  Lupinen,  auf  schwerem 
Boden  Erbsen,  Wicken,  Bohnen,  Inkarnatklee 
und  Gelbklee  in  Frage.  Eine  gut  geratene  reich- 

liche Gründüngung  enthält  so  viel  Stickstoff, 
daß  die  weitere  Zufuhr  von  Stickstoffsalzen  sich 
erübrigt,  sie  bedarf  jedoch  der  Zugabe  von  Kali. 

Mehr  noch  wie  von  zweckmäßiger  Boden- 
bearbeitung und  reichlicher  Düngung  ist  die 

Technik  des  Kartoffelbaues  indessen  von  der 
Pflanzgutfürsorge  abhängig.  Sie  ist  der 
ausschlaggebende  Faktor  und  spielt  im  Kartoffel- 

bau eine  noch  größere  Rolle  wie  im  Anbau  irgend- 
einer anderen  Ackerfrucht.  Dies  erklärt  sich 

aus  der  ungeschlechtlichen  Art  der  Fortpflanzung 
der  Kartoffel,  die  nicht  durch  Samen,  sondern 
vegetativ  durch  Knollen  vermehrt  wird.  Der 
Sämlingszucht  bedient  man  sich  lediglich,  wenn 
es  darauf  ankommt,  neue  Sorten  zu  gewinnen. 
Die  fortwährende  Verjüngung  durch  Knollen 
hat  zweierlei  Nachteile  zur  Folge.  Die  Kartoffel- 

pflanze wird  mehr  wie  jede  andere  für  Krank- 
heiten anfällig  und  die  fortgesetzte  jährliche 

Verjüngung  nimmt  anscheinend  die  Zeugungs- 
kraft derartig  in  Anspruch,  daß  der  Knollener- 

trag nach  einer  gewissen  Reihe  von  Jahren  er- heblich nachläßt.   Jede  Sorte  zeigt  also  im  Laufe 
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einer  gewissen  Zi-it  Alterserscheinungen,  d.  h. 
geringere  Erträge  und  ein  Nachlassen  der  Wider- 

standsfähigkeit gegen  Krankheiten.  Hieraus 
erklärt  sieh  die  Wichtigkeit  der  Beobachtung  und 
Bekämpfung  der  Kartoffelkrankheiten  und  die 
Bedeutung  des  Sortenwechsels  bei  der  Kartoffel. 
Der  Wert  des  Pflanzgutes  ist  aber  überdies  mich 
wesentlich  durch  seine  Herkunft  bedingt  Eün 
großer  Teil  der  Ackerböden,  insbesondere  die 
schwereren,  leicht  zusammenziehenden  Lehm- 

und  Tonböden,  sind  nur  in  geringem  Malle  ge- 
eignet, gesundes  Pflanzgut  zu  erzeugen.  Bei 

ihnen  findet  sehr  schnell  eine  Degeneration  auch 
jüngeren  Pflanzgutes  stall,  derart,  daü  z.  B. 
vuii  Pflanzgut,  das  im  ersten  Jahre  einen  Er- 

trag von  160  ds  pro  ha  gibt,  im  folgenden  Jahre 
nur  noch  100  dz  und  im  dritten  Jahre  nur  noch 

60 ds  oder  darunter  geerntet  werden.  Diese 

Erscheinung  bezeichnet  man  ebenso  wie  die 

Alterserscheinungen  der  Kartoffel  als  „Abbau" 
und  spricht  daher  von  abbauenden  Böden.  Auch 
das  Klima  scheint  eine  Rolle  zu  spielen  und 
kältere  und  höhere  Lage  der  Anzucht  gesunder 
Pflanzkartoffeln  besonders  zuträglich  zu  sein. 
Jedenfalls  weist  in  Deutschland  der  Osten  mit 

seinen  vielen  leichten  hochgelegenen  Böden  eine 
besondere  Geeignetheit  für  den  Kartoffel- 

bau und  eine  entschiedene  Deberlegenheit  gegen- 
über  dem  Westen  auf.  der  sehr  viele  abbauende 
Standorte  aufweist.  Dem  Saatwechsel  kommt 
also  im  Kartoffelbau  die  denkbar  grollte  Rolle 
zu.  Eng  damit  im  Zusammenhang  steht  diel 
Sortenfrage.  Gute  Sorten  möglichst  lange  auf 

der  Höhe  der  Leistung  zu  erhalten,  ist  von  er- 
heblichem Wert.  Dies  geschieht  durch  sorgfältige 

Ansle  ■  .  bstjährigen  Pflanzgutes  auf  den 
Feldern  während  der  Wachstumszeit.    Entweder 

Werden  alle  kranken  und  minderwertigen  Stauden 
von  dir  Verwendung  zu  Pflanzzwecken  für  das 

lande  Jahr  ausgeschieden  (negative  Aus- 
rden  die  kräftigsten  und  gesfin- 
oach  genauer  Beobachtung  wah- 

•  .'.,'•  n  Jahres  als  Pflanzgut  bestimmt 
Auslese).     Neben  der  Erhaltung  dei 

■i  Wert  sein,  durch  Vere&iungs- 
au-l.  Merkmale  derselben  stiirker 

bzw.  auf  Beseitigung  gewisser 

Nachteile    hinzuarbeiten,    also    in    jedem    Fall 
h  inen.     Line 

geht  von  einzelnen  Stauden  au-. 
btziel  am  nächsten  kommen  und 

fuhrt  dob    rennt  nach  ein- 

•;  Linien  weiter,  am  die  wertvollen  Eigen- 
schaft tant  zu  erhalten  (Individual- 

itaudenaud.  .riimbaiiiiizin  ht  j. 
langen, 

man.  I  |  QDei 
ahn  hmauM  zu  erhalten,  wahn-nd  andere 

it   anheim- 
fallon     \  "ii  t'i*  ■  die 

iiip  und  die  Anerkennung  von  Pflanz- 
karr  deutaeben 
Kartoff.  lkullur»tati>.'  Landwirt* 
BchaftAgeselbcJiaft  und  den  oh.  r  da«  paiue  Bell  h 

Kart<d:  •-lli-n 
iosEsaea.  rweckt,  durch  vergleichenden 
Anbau  die  <rtra  n  herau»- 

zufn.  ••  ■    des    klimatischen    und ■ 

Werden  muß.     Die  N 
in  ihren  Ansprüchen  an  Hoden  und  Klima 

1  indessen  sogar  so  weit,  daß  auch  unter  äußerlich 
ganz  gleichen  Verhältnissen  nicht  gleiche  Re- 

sultate erzielt  werden  können.  Es  benötigt  daher 

jeder  einzelne  landwirtschaftliche  Betrieb  dauern- 
der Sortenprüfung  und  den  vorgenannten  Stellen 

kommt  nur  der  Wert  einer  Vorprüfung  zu,  die 
einen  Anhaltspunkt  zu  geben  vermag.  Die  An- 

erkennung von  Pflanzkartoffeln  ist  zuerst  vom 
Bund  der  Landwirte  (jetzt  Reichslandbund) 
eingeführt  worden  und  wird  von  den  landwirt- 

schaftlichen Berufsvertretungen  sowie  überdies 
für  das  ganze  deutsche  Reich  von  der  deutschen 

Landwirtschaftsgesellschaft  und  der  Kartoffel- 
baugesellschaft betrieben.  Sie  bezweckt,  durch 

Keldbesichtigung  diejenigen  Kartoffelfelder  fest- 
zustellen, auf  denen  sortenreines,  .sortenechtes 

und  allen  Anforderungen  hinsichtlich  Gesundheit 

und  Ertragfähigkeit  gerecht  werdendes  Pflanz- 
gut zu  gewinnen  ist.  Diese  Flächen  erhalten  so- 

dann die  ..Anerkennung''  durch  die  betreffenden 
landwirtschaftlichen  Organisationen,  womit  dem 
Käufer  von  Pflanzkartoffeln  eine  gewisse  Bürg- 

schaft für  die  Vollwertigkeit  des  erworbenen 
Pflanzgutes  geboten  wird.  Die  Besichtigung  er- 

folgt durch  besondere  Sachverständige,  die  eine 

genaue  Kenntnis  der  Sortenkunde  wie  der  Kar- 
toffelkrankheiten besitzen  müssen. 

Neue  Sorten  entstehen  durch  Züchtung  aus 
Kartoffelsämlingen.  Man  bedient  sich  dabei 

grundsätzlich  der  Kreuzung,  d.  h.  der  künst- 
lichen Befruchtung  einer  Blütenknospe  mit  dem 

Blütenstaub  einer  anderen.  Die  daraus  ent- 
stehende Beere,  die  natürliche  Frucht  der  Kar- 

toffel, enthält  die  Samen,  aus  denen  nunmehr 
die  Sämlinge  herangezogen  werden.  Durch 

fortgesetzte  sehr  scharfe  Auslese  der  aus  den 
Sämlingen  erhaltenen  Stauden  bzw.  Knollen 
versucht  der  Züchter  eine  besonders  widerstands- 

fähige und  ertragreiche  neue  Sorte  mit  neuen 

konstanten  Eigenschaften  zu  erhalten.  Ein  Er- 
folg dieser  mühseligen  und  kostspieligen  Arbeit 

ist  gewöhnlich  durch  die  Prüfung  lausender 
solcher  Sämlinge  bedingt,  erscheint  dennoch 
aber  lohnend,  wie  die  grolle  Zahl  von  Neu/.üch- 
tungen  aufweist.    Während  früher  in  Deutschland 
in  der  Hauptsache  nur  3  Kartoffelzüchter. 
Cimbal-Frömsdorf,  Paulsen-Nassengrund  und 
Richter-Zwickau  (jetzt  benschnibbe)  bekannt 
wann,  ist  im  letzten  Jahrzehnt  die  Zahl  dor 

Züchter  außerordentlich  gewachsen.  Die  größten 
Erfolge  haben  von  Kameke-Streckenthin,  Böhm- 
(ir.   Bieberau   und   Thiele-Kuckucksmünle  auf« 
EUWeiasn    und    zwar    der    erste    BÜ1    späten,    der 
zweite  mit  mittleren  und  der  letzte  mit  frühes 
Sorten.  Die  Reifezeil  der  Kartoffelsorten  ist 
nämlich  außerordentlich  verschieden.  Von  ihr 

hängen  auch  die  Erträge  wesentlich  ab,  da  eine 
•  Vi  getationsdauei  in  der  Regel  mit  einem 

höheren  Ertrag  verbunden  ist.  Dennoch  ist  der 
Anbau  von  Frühkartoffeln  wegen  des  höheren  n 
erzielenden  Gewinnes  durchaus  lohnend.  Bin 
wesentliches  Ziel  der  Züchtung  ist  die  Schaffung 

•  n.  Die  Züch- 

muß  daher  die  <  I  Pllan/.rn- 
sehutzes  und  der  Schädlingsbekämpfung  in  der 

.'••■  unterstützen,  die  Verloste,  welche  durch 
den  Bestand  an  kranken  Knollen  entstehen,  mög- 

lichst zu  rerrringcrn.    Dum-  betrugen  nach  \n- 
von  Appel  vor  dem  Kriegs  in  Deutschland 

bii  zu   187   Mill.   M.  jährlich 
Krankheiten,    denen    die    Kartoffel   unterliegt. 
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sind:  Die  Krautfäule  (Phytophtaroa),  die  Bak- 
terienringfäule,  die  Schwarzbeinigkeit,  die  Kräu- 

selkrankheiten und  neuerdings  der  Kartoffel- 
krebs, welcher  Gott  sei  Dank  noch  wenig  ver- 

breitet ist. 

3.  Ernte  und  Aufbewahrung  der  Kar- 
toffeln. Die  lange  Vegetationsdauer  der 

Kartoffel,  insbesondere  der  späten  Sorten, 
hat  zur  Folge,  daß  die  Ernte  erst  verhältnis- 

mäßig spät  im  Jahre  erfolgen  kann.  Dies  ist 
ein  ganz  wesentlicher  Nachteil  für  die  in 
nördlicheren  Breiten  gelegenen  Landesteile, 
in  welchen  der  Frost  früh  einsetzt,  da  die 
Kartoffel  eine  außerordentlich  frostempfind- 

liche Frucht  ist.  Sobald  die  Temperatur 
unter  0  Grad  sinkt,  läuft  die  Kartoffel 
Gefahr,  zu  erfrieren,  d.  h.  es  hört  zunächst 
die  Atmung  auf,  es  verwandelt  sich  infolge- 

dessen die  in  der  Kartoffel  befindliche  Stärke 
in  Zucker,  so  daß  die  Kartoffel  einen  süßen 
Geschmack  annimmt.  Eine  Rückbildung 
findet  allerdings  statt,  sobald  süß  gewordene 
Kartoffeln  wieder  in  einen  warmen  Raum 
kommen  und  wieder  zu  atmen  beginnen. 
Unter  2°  Frost  werden  die  Zellengewebe 
zerstört,  so  daß  die  Trockensubstanz  sich  in 
eine  flüssige  Masse  verwandelt  und  der  ganze 
Körper  der  Knolle  allmählich  weiche  Gestalt 
annimmt.  Damit  wird  die  Kartoffel  zur 
menschlichen  und  tierischen  Nahrung  völlig 
wertlos.  Diesen  Gesichtspunkten  muß  die 
Ernte  und  die  Aufbewahrung  Rechnung 
tragen.  Erstere  soll  also  erfolgt  sein,  ehe  der 
erste  Frost  einsetzt.  Sie  kann  andererseits 

nicht  eher  erfolgen,  als  bis  die  Knolle  aus- 
gereift ist,  d.  h.  die  Schale  fest  anliegt  und 

sich  nicht  durch  Fingerdruck  abstreifen  läßt. 
Dies  ist  in  der  Regel  erst  der  Fall,  wenn  das 
Kraut  völlig  abgestorben  ist.  Der  Zeitpunkt 
dafür  ist  je  nach  Sorte  und  je  nach  dem  Ver- 

lauf der  Sominerwitterung  verschieden.  Viele 
und  sehr  gute  Sorten  gelangen  erst  nach  dem 
1.  Oktober  in  diesen  Zustand.  Die  große 
Masse  der  vom  Acker  zu  bergenden  Früchte 
bedingt  überdies  eine  sehr  große  Zahl  von 
Arbeitskräften.  Die  Kartoffeleinte  erfordert 
also  für  eine  verhältnismäßig  kurze  Zeit  ein 
sehr  starkes  Aufgebot  an  menschlichen  und 
tierischen  Arbeitskräften  bzw.  an  Maschinen. 
Letztere  sind  bisher  nur  soweit  entwickelt, 
daß  sie  gestatten,  die  Kartoffelstauden  aus 
der  Erde  zu  heben  und  die  Knollen  von  der 
Staude  zu  trennen.  Dies  geschieht  durch  von 
Pferden  gezogene  pflugartige  Geräte,  deren 
Schar  den  Boden  unterhalb  der  Staude 
trennt,  während  durch  eine  Schleudervor- 

richtung die  gehobene  Staude  zur  Seite  ge- 
worfen wird,  wobei  die  Knolle  sich  von  dem 

Kraut  trennt.  Die  Konstruktion  derartiger 
Kartoffelerntemaschinen  reicht  bis  in  die 
50er  Jahre  vorigen  Jahrh.  zurück  und 
ist  mehr  und  mehr  vervollkommnet  worden. 
Bisher   ist   es   jedoch   nicht   gelungen,    die 

gesamte  Arbeit  des  Einerntens,  also  auch  das 
Auflesen  der  Knollen  und  Einsammeln  in 
Säcke  oder  andere  Behälter  auf  maschinellem 
Wege  durchzuführen.  Das  Auflesen  und 
Sammeln  nimmt  aber  gerade  außerordent- 

liche Arbeit  in  Anspruch.  Das  fortgesetzte 
Bücken  beansprucht  überdies  eine  große 
Geschmeidigkeit  des  Körpers,  die  älteren 
Personen,  insbesondere  Männern,  nicht  zu 
eigen  ist.  Aus  diesem  Grunde  sind  die  Schul- 

kinder der  älteren  Jahrgänge  für  die  Kar- 
toffelernte von  hohem  Wert  und  werden 

gewohnheitsmäßig  zu  diesem  Zweck  von  den 
Schulen  beurlaubt  (Kartoffelferien).  Das 
Aufnehmen  erfolgt  in  der  Regel  im  Akkord- 

lohn, um  möglichst  hohe  Leistungen  zu 
erzielen  (Bezahlung  pro  Korb  oder  Sack). 
Bei  ungünstiger  Witterung  beansprucht  diese 
Arbeit  einen  großen  Verschleiß  an  Kleidung, 
so  daß  auch  aus  diesem  Grunde  städtische 
Arbeitskräfte  nur  in  geringem  Maße  dafür 
gewonnen  werden  können.  Der  deutsche 
Arbeiter  liebt  also  diese  Arbeit  wenig,  während 
slawische  Arbeitskräfte  hervorragend  gut  ge- 

eignet sind.  Die  landwirtschaftliche  Ma- 
schinenindustrie bemüht  sich,  Maschinen  zu 

konstruieren,  welche  auch  das  Aufsammeln 
der  Kartoffeln  bewirken.  Ohne  Anwendung 
motorischer  Kraft  wird  dies  indessen  nicht 
zu  erreichen  sein.  Ein  Fortschritt  wird  schon 

erzielt  werden,  wenn  die  bisherigen  Ernte- 
maschinen die  aus  der  Erde  genommenen 

Knollen  so  seitwärts  ablegen,  daß  auf  Vorrat 
gearbeitet  werden  kann,  und  nicht,  wie  bis- 

her, die  Sammelarbeit  direkt  hinter  der 

|  Maschine  erfolgen  muß. 
Die  Aufbewahrung  der  Kartoffel  erfolgt 

I  teils  in  Kellern,  teils  auf  dem  Felde  in  sog. 
j  Mieten.  Anzustreben  muß  sein,  daß  die 
Kartoffeln  während  der  Aufbewahrung  die 

ihr  günstigste  Temperatur  dauernd  vor- 
I  finden,  welche  etwa  zwischen  2—8°  Wärme 
I  liegt.  Dies  wird  nur  in  geräumigen,  kühlen 
I  und  matt  beleuchteten  Kellern  zu  erreichen 

sein,  ein  Umstand,  der  leider  beim  Wohnungs- 
bau der  meisten  Städte  nicht  genügend  be- 

rücksichtigt ist.  Der  städtische  Verbraucher 
kann  daher  nur  selten  größere  Mengen  von 
Kartoffeln  aufbewahren.  Aus  diesem  Grunde 

schon  bleibt  die  Hauptaufgabe  der  Auf- 
bewahrung dem  Landwirt  überlassen.  Die 

Kartoffel  hält  sich  in  gut  angelegten  Mieten 
entschieden  am  besten.  Es  ist  jedoch  nicht 
möglich,  diesen  während  der  Frostperiode 
Kartoffeln  zu  Speisezwecken  zu  entnehmen. 
Daher  bedürfen  die  in  Städten  wohnenden 
Verbraucher  eines  gewissen  Vorrats,  der 
entweder  im  eigenen  Keller  oder  in  größeren 

Kellern  bzw.  Lagerhäusern  des  Kartoffel- 
handels oder  der  Stadtverwaltungen  ruht. 

Der  Weltkrieg  hat  dazu  geführt,  in  der  Anlage 

solcher  Lagerhäuser  große  Erfahrungen  sam- meln   zu  lassen.      Jede  Aufbewahrung  der 
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Kartoffeln  sowohl  in  Mieten  wie  in  Kellern 
ist  mii  einem  natürlichen  Schwund  verbunden, 
weil  tue  Kartoffel  aueh  während  der  Winter- 
lagerung  nicht  tot  ist.  sondern  weiter  atmet 
und  respiriert.    Es  findet  dabei  ein  gewisser 
Schwund  an  Trockensubstanz  Btatt,  so  daß 
im  Laufe  des  Winters  auch  der  Starkegehalt 
derKartoffel  und  ihr  Gewiohl  gel  inger  werden. 
Der  Schwund  eingelagerter  Kartoffeln  vom 
Herbst  bis  zum  Frühjahr  kann  bis  zu  10% 

dv<  Gewichts  betragen.    Er  wird  um  so  ge- 
ringer,  je  weniger  der  Kartoffel  Gelegenheit 

zur  Tätigkeit  geboten  wird,  d.  h.  wenn  ver- 
hindert wird,  daß  die  Kartoffel  neue  Keime 

au-  ihren  Augen  entwickelt.    Dies  geschieht 
vornehmlich    bei    hoher    Temperatur,    bei 
welcher  die    Keimbildung   in   einem    Maße 
vor  sich  gehen   kann,   daß  schließlich  der 
Best  der  Knollen  zu  Speisezwecken  unbrauch- 

bar wird.     Für  die  Anlage  der  Feldmieten 
gilt  der  Grundsatz,  daß  die  Kartoffeln  schmal 
und  nicht  zu  hoch  geschüttel  werden.    Meide 
Abmessungen  Bollen  nicht  aber  l  m  betragen. 
Durch    Auflegen    einer   genügenden    Stroh- 

i  hi  niiili  zunächst  im  Herbst  der  Kar- 

toffel Gelegenheit  geboten  werden,  sich  aus- 
zudunsten und  damit  an  Warme  zu  verlieren. 

Auf  die   StrohschJoht  wird  eine  Erdschicht 

kt,    die    bei    kälterer   Temperatur   ver- 
stärkt wird.    Praxis  und  Wissenschaft  haben 

«nelen  Jahrzehnten  sich  mit  der  Frage 
befaßt,   ob   eine   künstliche   zeitweise   oder 
dauernde  Entlüftung  der  Mieten  zur  Her- 

stellung einer  möglichst  kühlen  Temperatur 
••■n    werden    kann.      Zu    diesem    Zweck 

.   -    tüedensten  Einrichtungen  ge- 
troffen worden,  über  die  man  geteilter  Ansicht 

Herstellung  von  Luftkanälen  über  dem 
.  Luttabzüge  am  Boden,  Durchtreiben 
ler  oder  gasförmiger  Luft   mit   beson- 
i  Verfahren).     Der  sog.   Winterschlaf, 

lie   Kartoffeln  in  den  Mieten   voll- 

e  bis  in-  Prühjahi  hinein 
aufzubewahren.     Erst   wenn  die 

Außentemperatur  eine  »ehr  hohe  wird,  er- 
wärmen   nefa    die    Kartoffeln    auch    in    den 

dann  auf  diesen  entfernt 
In  der  wärmeren  Jahreszeit  i-i  die 

Aufbewahrung  der  Kartoffeln  ani  den  vor- 
Hinten   Gründen   mit   außerordentlichen 

verbunden    und    erfordert 
■  holte 

■  in  Grunde  können  die 
Monat   Juni  ab  nur  noch ■   t   trübe 

Üikartoffeln   geboten  ist. 
Dies  I  inen 

-•eii  in  be  oder 
Hotth  !:,  die  man  in  warn  ■  ■   K  ■•■•■  en,  ii 

meb  in  Viehställen,  aufstellt.  Solche 

Kartoffeln,    von    <:• 
Ine  Knolle  dam 

gestattet,  um 

frühen 

4.  Verwertung  und  Preisbildung  der 
Kartoffeln.  Man  unterscheidet  nach  ihrem 

Gebrauchszweck  Speise-  und  Wirtschafts- 
kart offein.  Unter  letzteren  versteht  man 

sowohl  zu  Futter-  wie  ZU  Fabrikzwecken 

geeignete  Kartoffeln,  während  der  Wert  der 
Speisekartoffeln  von  ihrem  Geschmack,  ihrer 
Kochfälligkeit  und  ihrer  Haltbarkeit  abhängt. 
Die  Ansichten  über  den  Geschmack  sind 
außerordentlich  verschieden.  In  Deutschland 

bevorzugt  der  Osten  eine  mehlige,  weiß* 
fleischige  Kartoffel,  die  in  hervorragender 
Qualität  besonders  vom  Sandboden  ge- 

wonnen werden  kann.  Das  beste  in  dieser 

Beziehung  leistete  früher  die  jahrzehntelang 

gebaute  Dabersche  Kartoffel.  Der  Westen 
Bevorzugt  eine  mehr  feste  Kartoffel  und 
schätzt  die  gelbfleischigen  Sorten  ganz  be- 

sonders, unter  denen  die  Sorte  „Industrie" 
sich  besonderer  Liebe  erfreut.  Die  nicht  so 

mehligen  Sorten  nehmen  bei  der  Verwendung 
als  Bratkartoffeln  weniger  Fett  an  und 
werden  darum  von  den  städtischen  Haus- 

frauen als  fettsparend  bevorzugt  (z.  B.  die 

Hamburger  Eierkartoffel).  Auch  das  Kochen 
der  einzelnen  Sorten  ist  sehr  verschieden* 
artig;  daher  ist  es  durchaus  unzulässig,  wenn 
im  Speisekartoffelhandel  Kartoffeln  verschie- 

dener Sorten  miteinander  vermengt  sind. 

Wenig  geeignet  ZU  Kochzwecken  sind  Kar- 
toffeln, die  im  Verhältnis  zum  Stärkegehalt 

zuviel  Eiweiß  aufweisen;  sie  nehmen  eine 

glasige  Beschaffenheit  an,  solche  Kartoffeln 
eignen  sich  indessen  sehr  gut  zu  Salat  zwecken 
and  werden  gern  als  Salatkartoffeln  gekauft, 

Dies  gilt  insbesondere  für  zahlreiche  Früh- 
kartoffeln. 

Zu  Fabrikzwecken  werden  besonders 
stärkereiche     Kartoffeln     gebraucht.         Der 
Stärkegehalt  steht  in  engster  Beziehung  zu 
dem  spezifischen  Gewicht  und  wird  daher 

mittels  der  Wage  ermittelt.  Zu  Fut  ter- 
zwecken dienen  alle  nicht  zu  Speisezwecken 

und  nicht  zu  Fabrikzwecken  geeigneten 
Kartoffeln. 

Da  der  Speisebedarf  der  Bevölkerung  in 

erster  Linie  berücksichtigt  werden  muß,  ist 

dir  Umfang  der  Verwendung  zu  hinter-  und 
Fabrikzwecken  vom  Ausfall  der  jeweiligen 

Ernte  abhängig.     Die   Speisebedarf  wurde 
truher  auf    1   DU    1  '  _.   Zentner  pro    Kopf  der 

Bevölkerung  geschätzt,  Der  Bedarf  an 
Pflanzkartoffeln  kann  auf  l'.>  da  pro  ha  an- 

genommen   werden.     Vor  dem   Welti.i 
boten    die   detil    ehcll     l\  art  uffe  lernten    einen 

en  Uebersehuß  und   fanden  etwa  fol- 
gende  Verwertung: 

Ftti  recke   n^  Hill,  <l/.. 
Bn  hu.  rei        s<->     ,,      ., 

   !'•         ,, 
Mrltrui  km-rei   

.UU/Wirki-   7"      ..        ,. 
)  ur  Kutterzwecke   135 
\  '  riiiutluhcr   Schwund     .    .  .)/ 

.     iiK-n  ....    -t'<5  Mill.   ili 
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Für  die  Preisgestaltung  ergibt  sich  aus 
vorstehender  Aufstellung,  daß  nur  ein  Teil 
der  Ernte  eine  verhältnismäßig  hohe  Ver- 

wertung erfahren  kann,  während  der  Rest, 
besonders  bei  hohen  Ernten,  nur  in  der  Wirt- 

schaft des  Erzeugers  zu  verwerten  ist.  Aller- 
dings ist  eine  kleine  Zahl  großer  gewerblicher 

Stärkefabriken  in  der  Lage,  Fabrikkartofteln 
zu  kaufen  und  hat  vor  dem  Kriege  im  Osten 
zeitweilig  den  Kartotfelpreis  beherrscht. 

Erst  nach  dem  Kriege  hat  in  Deutschland 
eine  offizielle  Preisnotierung  durch  amtliche 
von  den  Handels-  und  Landwirtschafts- 

kammern eingerichtete  Kartotfelnotierungs- 
kommissionen  eingesetzt.  Solche  bestehen  in 
Berlin,  Breslau,  Stettin,  Schwerin,  Hamburg, 
Magdeburg,  Erfurt,  Hannover,  Cöln,  Frank- 

furt a.  M.  Auch  in  München  wird  der  Kartoffel- 
preis neuerdings  regelmäßig  festgestellt.  Ein 

börsenmäßiger  Umsatz  fand  zeitweise  vor  dem 
Kriege  außerhalb  Deutschlands  in  Prag  und 
Wien  statt,  in  Deutschland  selbst  hat  ein 

Börsenverkehr  in  Kartoffeln  nie  stattge- 
funden. Ein  Kartoffelgroßmarkt  ist  in  der 

Entwicklung  begriffen  in  Berlin,  Frank- 
furt a.  M.  und  Cöln. 

Der  Handel  mit  Speisekartoffeln  geht  durch 
verschiedene  Hände.  Den  Aufkauf  vom  Land- 

wirt besorgen  die  landwirtschaftlichen  Ge- 
nossenschaften und  der  gewerbsmäßige  Kar- 

toff elgroßhandel,  der  zum  Teil  im  Verband 
deutscher  Kartoffelinteressenten  organisiert 
ist.  Zwischen  diesen  und  den  Kleinhändlern, 
welche  die  Ware  dem  Konsum  direkt  zu- 

führen, stehen  noch  Agenten  und  Kom- 
missionäre. Die  Aufgaben  der  Großhändler 

sind  verschieden,  je  nachdem  sie  im  Erzeuger- 
oder im  Bedarfsgebiet  wohnen.  Letztere 

bedienen  sich  vielfach  der  ersteren,  um  die 
Ware  zu  erhalten.  In  den  größeren  Städten 
sorgt  der  sog.  Platzhändler  für  die  Verteilung 
der  Ware  an  den  Kleinhändler.  Daneben 
bringt  der  landwirtschaftliche  Kleinbesitz 
seine  Kartoffeln  dhekt  auf  die  Wochenmärkte 
und  überdies  bestehen  zahlreiche  direkte  Be- 

ziehungen zwischen  Erzeugern  und  städti- 
schen Verbrauchern.  Nur  der  kleinste  Teil 

der  Speisekartoffeln  wird  auf  diese  Art  jedoch 
direkt  angeliefert.  Im  übrigen  fällt  in 
Deutschland  der  Eisenbahn  die  Aufgabe  zu, 
die  Speisekartoffeln  an  die  Verbrauchsstätten 
zu  schaffen.  Ein  sehr  geringer  Teil  wird  über- 

dies auf  den  Wasserstraßen  befördert.  Der 

Eisenbahnverwaltung  fällt  eine  um  so  verant- 
wortungsvollere Aufgabe  in  der  Kartoffel- 

versorgung zu,  als  sich  der  Versand  in  der 
Hauptsache  auf  die  Herbst-  und  Frühjahrs- 

monate beschränkt.  Vor  dem  Kriege  sind 
nachweislich  jährlich  über  90  Mill.  Ztr.  auf 
der  Eisenbahn  bewegt  worden.  Der  Verkehr 
geht  dabei  sowohl  wegen  der  bedeutend 
stärkeren  Bevölkerungsdichte  im  Westen  wie 
der  stärkeren  Kartoffelerzeu2,una;  im  Osten 

durchweg  in  ostwestlicher  Richtung.  Den- 
selben Weg  nehmen  die  Pflanzkartoffeln,  an 

denen  West-  und  Süddeutschland  einen 
regelmäßigen  sehr  großen  Bedarf  haben. 
Nur  die  Fabrikkartoffeln  werden  auf  kürzere 

Entfernungen  im  Lokalverkehr  transportiert. 
Die  Höhe  der  Eisenbahnfrachten  hat  dahin- 

gegen nie  einen  nennenswerten  Handel  mit 
Futterkartoffeln  zugelassen. 

Obwohl  nur  der  kleinere  Teil  der  Ernte 

den  Markt  erreicht,  ist  der  Preis  für  Speise- 
kartoffeln in  der  Vergangenheit  oft  unter  den 

Erzeugungskosten  geblieben,  besonders  bei 
hohen  Ernten.  Ungenügender  Preis  gefährdet 
natürlich  stets  die  zukünftige  Produktion. 
Dies  hat  sich  im  Weltkriege  gezeigt. 

Da  der  größte  Anteil  der  Kartoffelernte 
zu  Futterzwecken  dient,  spielt  selbstver- 

ständlich auch  der  Preis  der  übrigen 
Futtermittel  eine  sehr  große  Rolle.  Ins- 

besondere gilt  dies  vom  Mais  und  der  Gerste, 
die  zur  Schweinefütterung  VeL  Wendung 
finden.  Auch  Roggen  kann  dabei  in  Be- 

tracht kommen. 

Ein  Ausgleich  in  den  Kartoffelernten  der 
verschiedenen  Länder  findet  wegen  der 

Transportschwierigkeiten  nur  in  sehr  ge- 
ringem Umfange  statt,  in  der  Hauptsache 

nur  im  nahen  Grenzverkehr.  Nur  England 
hat  früher  größere  Mengen  von  Kartoffeln 
vom  Auslande  bezogen,  ist  aber  im  Kriege 
auch  zur  größeren  Erzeugung  übergegangen. 
Die  wärmeren  Gegenden  des  südlichen 
Europas  bzw.  Algier  sind  in  der  Lage,  im 
Sommer  frühzeitiger  frische  Kartoffeln  auf 
den  Markt  zu  bringen  (Maltakartoffeln). 

Der  Handel  mit  Kartoffeln  ist  ein  außer- 
ordentlich schwieriger.  Die  Kartoffel  bedarf 

für  den  Versand  sehr  sorgfältiger  Vorberei- 
tung —  Auslesen  aller  schlechten  Kartoffeln 

und  Sortieren  nach  der  Größe  —  sowie 
schonendster  Behandlung,  da  jede  Be- 

schädigung Anlaß  zu  Fäulen  bieten  kann, 
die  schnell  um  sich  greifen,  besonders  wenn 

während  des  Transportes  ein  Witterungs- 
umschlag eintritt.  Hierzu  kommt  dann  noch, 

daß  oft  innere  Mängel  erst  später  erkannt 
werden.  Das  Kartoffelgeschäft  bietet  also 
leicht  Anlaß  zu  sehr  vielen  Beanstandungen. 
Diese  Möglichkeit  wird  naturgemäß  auch  von 
unreeller  Seite  sehr  gern  ausgebeutet.  Es 
wird  versucht,  diesen  Mißständen  durch 
Vereinbarungen  (Berliner  Vereinbarungen 
von  1921,  herausgegeben  vom  Deutschen 
Land  wirtschaftsrat)  entgegenzuwirken, 
welche  Sachverständigengutachten  und 

Schiedsgerichte  zur  Abwicklung  aller  Streitig- 
keiten vorsehen.  Eine  bestimmte  Handels- 

usance  hat  sich  noch  nicht  herausgebildet. 

Den  höchsten  Preis  erzielen  die  Pflanz- 

kartoffeln, in  erster  Linie  die  Original- 
züchtuneen.    Die  Preise  der  übrigen  Pflanz- 
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kartoffeln  pflegen  sich  nach  den  Speise- 
kartoffeln einzustellen,  indem  KU  diesen  ein 

gewisser  Zuschlag  genommen  wird,  der  30% 
und  darüber  betrügt.  Die  Preise  sind  dabei 
gestaffelt,  je  nachdem  ea  sich  am  anerkannten 
ersten  (höchstbewerteten),  zweiten  oder 
alteren  Nachbau  von  Originalpflanzgut  oder 
um  nieht  anerkanntes  Pflanzgut  handelt. 
Der  Vertrieb  von  anerkanntem  Pflanzgut 

liegt  in  der  Hauptsache  in  der  Hand  land- 
wirtschaftlicher Organisationen, 

Die  Fabrikkartoff  ein  werden  von  den 

gewerblichen  Fabriken  mittels  eigener  Auf- kaufer direkt  erworben.  Deutochland  hat 
seinen  hohen  Stand  in  der  Kartoffelerzeugung 

nur  erreichen  können,  weil  eine  große,  wirt- 
schaftlieh gut  fundierte  Industrie  in  der 

technischen  Verarbeitung  der  Kartoffel  einen 

Ausgleich  der  Ernten  herbeizuführen  im- 
stande war.  Sie  gliedert  sieh  in  Brennereien, 

Starkefabriken  und  Trocknereien,  die  in  der 

Hauptsache  ab  landwirtschaftliche  Nebenbe- 
triebe und  nur  in  geringer  Zahl  als  rein  gewerb- 
liche Betriebe  entstanden  sind.  Erst  durch 

diese  Nebenbetriebe  wurde  in  der  Vergangen- 
heit der  Massenanbau  von  Kartoffeln  rentabel. 

In  der  Brennerei  wird  die  Kartoffel  zu 

Spiritus  verarbeitet;  der  Rückstand,  tue 
Schlempe,  ist  ein  vorzügliches  Futtermittel, 
welche  einen  gerade  für  die  Sandböden  des 
Ostens  ganz  besonders  wertvollen  1  Jünger 
abgibt,  ohne  den  die  Landwirtschaft  auf 
jenen  leichten  Böden  den  Eeldfruchtbaii 
aufgeben  und  die  Kiefernschonung  wieder 
einfuhren  müßte.  Da  in  normalen  Zeiten 
nur  der  Debersohuß  der  Ernte  bzw.  die 

BChlecbtgewordenen  Kartoffeln  der  Brennerei 
fuhrt  werden,  so  kann  von  einer  Ent- 

ziehung von  Kartoffeln  für  die  menschliche 

t  gesprochen  werden.   Dahin- 
•i  dient  der  gewonnene  Spiritus  für  uii- 
b   viele  industrielle,  Arznei-,   Keucht-, 

I-    und    andere    wirtschaftliche    /wecke. 
V".r  allem  aber  findet  er  al-  Betriebt  tofl 
für  Motoren  ron  Kraftfahrzeugen  und  .Ma- 

schinen Verwendung.  Nur  der  geringste  Teil 
dient  zu  Trinkzwecken. 

Die  Bedeutung  der  Stärkefabrikation 
ist  ebenfalls  außerordentlich  groß.  Trockne 
Kartoffelstärke  und  Kartoffelstärkemehl 

finden  unmittelbare  Verwendung  als  Nah- 
rungsmittel im  Haushalt  und  in  der  Bäckerei 

und  Konditorei;  sie  dienen  zur  industriellen 

Herstellung  von  Nahrungs-  und  Genuß- 
mitteln wie  Sago,  Nudeln,  Makkaroni,  Scho- 

kolade usw.  Kartoffelmehl  — bis  zu  10%  — 
ist  ein  vorzügliches  Streckmittel  von  Weizen- 

oder Roggenmehl  für  die  Brotbereitung. 
Sehr  umfangreich  ist  seine  technische  Ver- 

wertung als  Schlicht-  und  Apperaturmittel 
in  Spinnereien,  Webereien,  Färbereien,  und 
als  Binde-  und  Füllmaterial  in  Farben-, 
Papier-,  Seifen-  und  Preßhefefabriken.  Aus 
der  feuchten  Kartoffelstärke  werden  noch 

Stärkesirup  und  Stärkezucker  gewonnen, 
welche  zur  Herstellung  von  Bonbons,  Marme- 

laden, Fruchtkonserven,  Kunsthonig  usw. 
dienen.  Aus  dem  Stärkezucker  gewinnt  man 
überdies  Zuckerkuleur  zum  Färben  von  Bieren, 
Fruchtweinen,  Spirituosen,  und  das  sog. 
Karamel,  das  als  Zusatz  zu  Kaffee  und 
Kaffeesurrogaten  immer  mehr  Verwendung 
findet.  Der  Rückstand  der  Kartoffelstärke- 

fabrikation, die  Pulpe,  ist  im  feuchten  und 
getrockneten  Zustande  ein  ausgezeichnetes 
Viehfutter. 

In  der  Kartoffeltrocknung  gewinnt  man 

durch  Dämpfen  und  Trocknen  Kartoffel- 
flocken und  durch  deren  Mahlung  und 

Sichtung  Kartoffelwalzmehl.  Erstere  sind 
ein  bewährtes  Futter  für  Vieh,  Pferde  und 
Schweine,  Kartoffelwal/.mehl  findet  Ver- 

wendung beim  Backen  von  Brot  und  feinem 

Gebäck,  zur  Bereitung  von  Kartoffelsuppen 
und  Kindernährmitteln. 

5.  Stand  des  Kartoffelbaues  und  Mittel 
zu  seiner  Förderung.         Die  Welterzeugung 
an  Kartoffeln  stellte  .-ich  im  Durchschnitt 
der  .lalne  L00B  bis  1018  etwa  folgender- 

maßen : 

11.-. 
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In  der  Leistung  je  ha  ergab  sich  folgende 
Rangordnung  der  einzelnen  Länder: 

Ertrag  in 
dz  pro  ha 

Belgien    186,4 
Norwegen    153 
Großbritannien    146,8 
Dänemark    146,1 
Niederlande    142,9 
Deutschland    137 
Argentinien    132,9 
Schweiz    113,6 
Kanada    107,9 
Schweden    i°7,4 
Spanien    103,7 

Japan     98,2 
Oesterreich-Ungarn   ....  92,3 
Frankreich    853 
Rußland    76,5 
Ver.  Staaten  von  Amerika  .  62,2 
Italien    57^ 

Aus  vorstehenden  Aufstellungen  ergibt 
sich,  daß  Deutschland  in  der  Gesamtleistung 
am  höchsten  steht,  seine  Einzelleistungen 
indessen  noch  wesentlich  erhöhen  kann.  Bis 
zum  Kriege  fand  in  Deutschland  etwa 
folgende  Beteiligung  der  einzelnen  landwirt- 

schaftlichen Betriebsgrößen  am  Kartoffel- 
bau statt: 

Großbetriebe  (100  ha  landwirtschaftlich  benutzte  Fläche  und  darüber)  mit  26,48  % 
Großbäuerliche  Betriebe  (20-100  ha)       „  20,74% 
Mittelbäuerliche  Betriebe  (5  — 20  ha)   „  26,28% 
Kleinbäuerliche  Betriebe  (2  — 5  ha)   „  11,69% 
Parzellenbetrieb  (%— 2  ha)   „  9,68% 
Zwergbetriebe  (unter  y2  ha)   „  5,12  % 

100,00  % 

Nach    der    Betriebsstatistik    von    1907  waren  von  100  ha  Ackerland  bestellt  mit: 

Getreide Kartoffeln ha ha 

56,8 

ii.3 
62,5 

8,4 

64,0 

12,3 

59,6 

19,0 

Großbetrieben  (100  ha  und  darüber)  . 
großbäuerlichen  Betrieben  (20— 100  ha) 
mittelbäuerlichen  Betrieben  (5—20  ha) 
kleinbäuerlichen  Betrieben  (2  —  5  ha)    . 

Die  großbäuerlichen  Betriebe  beteiligen 
sich  also  verhältnismäßig  gering  am  Kar- 

toffelbau, vermutlich  wegen  des  höheren 
Bedarfs  an  Arbeitskräften,  den  der  Kartoffel- 

bau erfordert.  In  den  kleinen  Betrieben 
nimmt  der  Kartoffelbau  mit  abnehmender 

Größe  anteilmäßig  zu  und  ist  in  den  Zwerg- 
betrieben am  größten.  Nach  dem  Kriege 

sind  in  Deutschland  infolge  des  Fortfalls 
vieler  östlicher  Großbetriebe  nur  noch  21% 
des  Kartoffelbaues  in  Händen  der  Groß- 
betriebe. 

Außer  den  östlichen  Landesteilen  spielt 
in  Deutschland  noch  die  Altmark  im  Kar- 

toffelbau eine  besonders  große  Rolle.  Dem 
Umfange  nach  größten  Anbau  weisen  die 
Landkreise  Stolp,  Deutsch-Krone,  Ostprig- 
nitz,  Neustettin,  Lebus,  Regenwalde,  Königs- 

berg i.  M.,  Ruppin,  Saatzig,  Osterode,  Garde- 
legen, Neidenburg,  Schlochau,  Soldin,  Salz- 
wedel, Oberbarnim,  Pyritz  und  Jerichow  I 

auf.  In  der  Lüneburger  Heide  hat  in  den 
letzten  Jahren  der  Kartoffelbau  große  Fort- 

schritte gemacht  und  werden  dortselbst  viel 
Pflanzkartoffeln  für  den  Westen  gezogen. 
In  Bayern  ist  im  Kriege  das  zwischen  Ingol- 

stadt und  Neuburg  liegende  Donaumoos  als 
Erzeugungsstätte  für  Pflanzkartoffeln  be- 

rühmt geworden. 

Durch  den  Krieg  hat  der  deutsche  Kar- 
toffelbau schwere  Verluste  erlitten.  Mit  den 

abgetretenen  Gebieten  ist  der  5.  Teil  der 
deutschen  Kartoffelerzeugung  verloren  ge- 

gangen. Darüber  hinaus  hat  sich  die  Anbau- 
fläche verringert  und  ganz  besonders  sind 

die  Hektarerträge  außerordentlich  zurück- 
gegangen. Es  betrug  die  deutsche  Erzeugung: 

Anbaufläche 
Hektarertrag Gesamtertrag 

in  1000  ha in  dz in  Mill  t 

1898- 

1912 
3,27 

131 42,7 

1913 

3,4i 

158 

54.1 

1914 

3,38 

134 

45,5 1915 3,57 
151 

53,9 

1916 

2,79 

89 

25,0 
1917 

2,54 

137 

3-1,9 1918 
2,72 108 

29,4 

1919 
2,l8 

98 

21,4 

1920 2.46 

"5 

28,2 

1921 

2,64 

98 

26,1 

Deutschlands  Kartoffelbau  hatte  sich  in 
den  letzten  25  Jahren  vor  dem  Kriege 

glänzend  entwickelt.  Der  Durchschnitts- 
hektarertrag betrug  1883/87  87,4  dz,  dagegen 

1903/13  137,1  dz. 
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Der  Rückgang  während  dos  Krieges  ist 
neben  dein  Mangel. an  Dünger  und  Arbeits- 

kräften den  Maßnahmen  der  öffentlichen 

Bewirtschaftung,  insbesondere  der  dadurch 

bedingten  Vernachlässigung  der  Pflanz- 
kartoffeffürsorge  zuzuschreiben.  Der  dadurch 
veraidaüte  Rückgang  in  der  Anbaufläche  isl 
am  größten  im  Freistaal  Hessen,  dessen 
Ackerfläche  früher  zu  24%  dem  Kartoffel- 

anbau diente,  wahrend  im  Beichsdurch- 
Bchnitt   nur  13%   des   Ackerlandes   darauf 
einfallen.        Vergleicht     man    das     Deutsche 
Reich  im  jetzigen  Qmfange  mit  den  gleichen 
( Gebieten  ver  dem  Kriege,  so  betrug  1913  die 
Anbaufläche  2,85  MilL  ha,  der  Hektarertrag 

6   dz    und   die    Gesamterzeugung   44, ü 
MilL  t. 

Die  wirtschaftliche  Fntwicklung  verlangt] 
in  Zukunft,  nicht  nur  den  durch  den  Krieg 
entstandenen     Rückgang    wieder    wettzu- 

machen, sondern   darüber  hinaus,   die  Er- 

zeugung mit  Rücksicht  auf  die  durch  Land- 
abtretung entstandenen  Verluste  und  auf  die  j 

erhöhte  Bedeutung  der  Kartoffeln  als  Nah- 
rungs-  und  Futtermittel  zu  Bteigern.     Als  | 
Mindestleistung    ist    eine    Durchschnittsge- , 
samternte  \  oii  4J  MilL  t  anzustreben,  d.  h.  I 

bei    einer    Steigerung    der    Anbauflache    auf 
3  MflL  ha.  die  Erhöhung  der  Hektarerträge 
auf     läU    dz    durchschnittlich     erforderlich. 

Mittel  zur  Erreichung  dieses  Zieles  Gegen 
id  auf  wirtschaftlichem  wie  auf  teoh- 

;.  Die  enteren  beschränken 

tich  auf  die  Begünstigung  des  Anbaues  und 

der  Verwertung.  In  er.-ter  Linie  bedarf  es 
hierzu,  daß  .-ich  die  Staatsgewalt  aller  Ein- 

griffe in  den  freien  Verkehr  enthält.    Gerade 
außerordentliche  Vielseitigkeit  der  Kar- 

toffelverwendung   und   die    Verschiedenheil 
wirtschaftlichen     Verhältnisse     macht 

öffentliche   Maßnahmen   in   der    Kartoffel- 

.-  unmöglich,  wenn  nicht  der  Br- 
iden   zugeführt    werden    boIL 

Durch  Sichern  ■  nd.-r  Arbeitskräfte 
lur  Anbau  und  Ernte,  rechtzeitige  Bereit- 
itell  li  r     Transportmittel     im 
Herbei   und  Frühjahr,   Fernhaltung   sohäd- 

r    Konkurrenzen    durch    billigere    aus- 
ländi  mittel,  Verbilligung  der 

nbahnfrachten,    Begünsl 
(K>rti    ron    KartoffelfaBrikab  von 
Mlanzkartoffclii    uo  nun.' 
der  owie 

ü    den    W 

i\   zur 
Hebung 

11 1  ipia  .  I  Lehen 
öffentliche  Mittel  zur   11 

um  ■    den 
ruht. 

. 

den  im    Kaxtoffelbau    unter- 

legen. Zu  seiner  Förderung  bedarf  er  der 
dauernden  eingehenden  Beratung.  Hierfür 
fehlt  es  zurzeit  noch  an  der  genügenden  Zahl 
entsprechend  vorbereiteter  Persönlichkeiten, 
die  um  so  mehr  erforderlich  sind,  als  der 
Bauer  der  schriftlichen  Belehrung  wenig 
zugänglich  ist.  Von  großer  Bedeutung  ist 

daneben  ein  dichtes  Netz  von  Beisp '[erwirt- schaften und  Dcinonsdrationsversuehen. 
Kerner  kommt  es  darauf  an,  die  wissenschaft- 

liche Kenntnis  der  Kartoffelpflaiize,  ihrer 
Eigenschaften  und  ihrer  Zusammensetzung, 
zu  vertiefen,  um  den  Schädigungen,  welchen 

die  Kartoffelernten* durch  die  Witterung  aus- 
gesetzt sind,  wirksam  begegnen  zu  können. 

Neben  der  Physiologie  ist  es  vor  allem  die 
Pathologie,  welche  der  allergrößten  Förderung 
bedarf. 

Seit  dem  Jahre  1913  bemüht  sich  die 

KartoffelbaugesellBchafl  Berlin  für  die  Förde- 
rung des  Kartoff elbaues in  ausgedehntem  Maße 

und  unterstützt  hierin  die  landwirtschaftlichen 

Berufsvertretungen,  die  Deutsche  Landwirt- 
Bchaftsge9ellschaf1  und  die  seit  dem  Jahre  1888 
bestehende  Deutsche  Kart offel kult urstation. 
Letztere  befaßt  sich  ausschließlich  mit  der 

Sortenprüfung  und  wurde  ebenso  wie  die  Kar- 
toffelbaugesellschaft seitens  des  Brennereige- 

werbes  ins  Leben  gerufen,  dem  das  Hauptver- 
dienst  lim  die  Steigerung  der  deutschen  Kar- 

toffelernten nach  Menge  und  Güte  in  der  Ver- 
gangenheit zufällt.  Die  Kartoffelbaugesell- 

Bchaft  hat  währenddes  Krieges  gemeinsam  mit 
den  landwirtschaftliche  Berufsvertrel  ungen  iu 
allen  Landesteilen  Kartoffelversuchsstcllen  ins 

Leben  gerufen,  welche  wissenschaftliche  und 
praktisch-empirische  Versuche  zum  Zwecke  der 
Feststellung  der  Zusammenhänge  von  Sorten- 

wahl, Boden,  Klima,  Düngung  und  Anbau- 
methode  in  den  einzelnen  Landesteilen  durch- 

fuhren. Im  Jahre  PJ18  begründete  die 

Kartoffelbaugesellsohafl      das      Forsch  ungs- 
institul  für  Kartoffelbau,  welches  späterhin 
vom  Beii  h  übernommen  und  der  Biologischen 
Reichsanstall  für  Land-  und  Porstwirtschaft 
angegliedert  ist     Die«     Forschungsinstitut 
muß   zu   einer   Lehr  t&ttc    Weiter   entwickelt 
werden,  um  die  nötige  Zahl  von  Spezialisten 
heranzubilden,  die  ihrerseits  in  den  einzelnen 

Lande  teilen  geeignete  Kutte  zur  Wirt- 
■■  beratung  der  bäuerlichen  Betriebe 

auf  dem  Gebiete  des  Kartoffelbaues  auszu- 
bilden und  in  ihrer  Tätigkeit  /u  überwachen 

M.  Daneben  bedai i  e  der  nachhaltigen 

Fortentwicklung  dir  bishi  en  ohaft- 
lichen  Vereuchsstellen,  welche  bei  den    ehr 

u  unterschieden  der  einzelnen  Landet* 

teile  in  bezog  auf  Boden,  Klima  und  \sirt- 
cbaftlicbe     Verhältnisse    durohaui    dezen- 

tralisiert arbeiten  in.. 
Literatur:      !;■„,,,  l;.,l,„. 

HUffO      II  .  im  i  .  nath 
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O.  Appel,  Die  Pflanzkartoffel,  (Rieslings  landw. 
Hefte  Nr.  35).  —  Arbeiten  der  Kartoffelbaugesell- 

schaft e.  V. :  Heft  4,  Schander,  Die  wichtigsten 
Kartoffelkrankheiten  und  ihre  Bekämpfung.  — 
Heft  9,  Gustav  Fischer,  Die  Maschinen  zum 
Anbauen  und  der  Ernte  der  Kartoffel.  —  Heft  10, 
W.  Jerwitz,  Kunstdüngerverbrauch  und  Kar- 

toffelerträge in  ihren  Beziehungen  zueinander. 
—  Heft  18,  Reniy,  Bedeutung,  Wesen  und 
Durchführung  der  Pflanzkartoffelfürsorge.  — 
Heft  22,  E.  Schaff nlt,  Die  Einwinterung  der 
Kartoffeln.  —  Heft  23,  Hennig,  Die  Nutz- 

barmachung der  deutschen  Kartoffelernte  für  die 
Milch-,  Fleisch-  und  Fettversorgung  —  Arbeiten 
des  Forschungsinstitutes  für  Kartoffelbau:  Heft  4, 
P.  Knorr,  Versuchsergebnisse  auf  dem  Gesamt- 

gebiet des  Kartoffelbaues  im  Jahre  1919.  — 
O.  Appel,  Die  Kartoffellagerung,  herausgegeb. 
vom  Kriegsernährungsamt.  —  Gisevitis,  Kar- 

toffelsortenliste 1917  und  Nachtrag  1921.  — 
ILurt  Bischoff,  Die  Bedeutung  des  Kar- 

toffelbaues in  Gegenwart  und,  Zukunft  (Selbst- 
verlag). —  Martha  Franck,  Die  Kartoffel  in 

der  deutschen  Volkswirtschaft,  Berlin.  —  K.  v. 
liümker,  Ueber  Sortenauswahl  bei  Hackfrüch- 

ten, Berlin.  —  Jahrbuch  des  Vereins  der 
Spiritusfabrikanten  in  Deutschland,  Berlin  N 
Seestr.  13.  —  Die  Kartoffel,  Zeitschrift  der 
Kartoffelbaugesellschaft  e.  V.  Berlin  SW  Bern- 
burgerstr.  15/16.  <Jany. 

Kathedersozialismus. 
H.  B.  Oppenheim  bezeichnete  in  einem 

in  der  „National-Zeitung"  v.  17./XII.  1871 veröffentlichten  Artikel  „Manchesterschule 

und  Katheder- Sozialismus"  diejenigen  Pro- 
fessoren der  Nationalökonomie  mit  dem  Spitz- 
namen „Kathedersozialisten",  die  in  ihren 

Lehren  sozialpolitischen  Anschauungen  hul- 
digten, was  bei  der  Mehrzahl  vor  allem  der 

damaligen  jüngeren  Nationalökonomen  der 
Fall  war.  Der  genannte  Aufsatz  erschien 
dann  zusammen  mit  einigen  anderen  Artikeln 
verwandten  Inhalts  als  besondere  Broschüre 

unter  dem  Titel  „Der  Katheder-Sozialismus", 
und  vornehmlich  diese  Schrift,  nicht  zuletzt 
die  an  sie  sich  anschließende  Polemik  haben 

den  ursprünglichen  Spottnamen  weiter  ver- 
breitet und  ihn  zum  Sammelnamen  für  alle 

jene  Theoretiker  und  Praktiker  gemacht,  die 
unter  Betonung  des  ethischen  Moments  in  den 
Verhältnissen  der  Volkswirtschaft  sich  gegen 
die  bisherige  individualistische  Wirtschafts- 

politik wandten  und  sich  seit  1872  im  „Verein 

für  Sozialpolitik"  einen  wissenschaftlichen 
Mittelpunkt  schufen.  In  neuerer  Zeit  ist  der 
Name  mehr  und  mehr  verschwunden,  so  daß 
er  gegenwärtig  eigentlich  nur  noch  geschicht- 

liches Interesse  hat. 
Der  Kathedersozialismus  stellte  keine 

neue  in  sich  geschlossene  wissenschaftliche 
Richtung  dar,  denn  diejenigen,  welche  als 
Kathedersozialisten  bezeichnet  wurden,  gin- 

gen in  ihren  wirtschaftlichen  Ansichten  oft 

weit  auseinander.  „Der  gesamte  sogenannte 
Kathedersozialismus",  bemerkt  Ad.  Held  (in der  unten  genannten  Schrift  S.  148/149),  „hat 
dem  radikalen  Festhalten  des  Manchester- 
tums  am  laissez  faire  und  dem  radikalen 
Streben  der  Sozialdemokratie  nach  Umsturz 
gleichmäßig  das  selbständige  Prinzip  der 
Versöhnung  von  Ordnung  und  Freiheit  ent- 

gegengehalten. Dem  starren  ökonomischen 
Konservativismus  und  der  sozialen  Revo- 

lution hat  er  das  Prinzip  der  gesetzlichen, 
schrittweise  vorschreitenden  positiven  Reform 

gegenübergestellt."  Man  war  sich  einig  in  der Ablehnung  „der  älteren  abstrakt  dogmatischen 
Nationalökonomie,  über  gewisse  Grundfragen 
der  Methode,  über  gewisse  allgemeine  Ziel- 

punkte und  hauptsächlich  über  eine  Anzahl 
der  nächstliegenden  sozialen  Reformen" 
(Schmoller  in  Jb.  f.  Nat.  XXIV.  Bd.  S.  112); 
in  den  positiven  Forderungen  im  einzelnen 
jedoch  bestand  keine  Einheitlichkeit  der  An- 

schauungen und  gerade  hier  machten  sich  die 
Differenzpunkte  je  länger  um  so  mehr  geltend. 

Aber  gewiß  ist,  daß  durch  diese  neue 
Strömung  innerhalb  der  Nationalökonomie 
Wissenschaft  und  Leben  nachhaltig  beein- 

flußt sind.  Der  Wissenschaft  sind  neue  Auf- 
gaben gezeigt,  der  Gesetzgebung  und  Ver- 

waltung neue,  gewaltige  Probleme  gestellt 
und  das  Verständnis  für  die  Notwendigkeit 
sozialpolitischer  Arbeit  ist  vorwiegend  mit 
durch  die  anfangs  viel  geschmähten  „Ka- 

thedersozialisten" in  immer  weitere  Kreise 

getragen. 
Vgl.  den  Art.  „Sozialpolitik". 

Literatur:  lt.  B.  Oppenheim,  Der  Katheder- 
Sozialismus,  Berlin  1X72.  (Der  obengenannte  Art. 
aus  der  Nat.-Ztg.  findet  sich  hier  S.  33ff.)  — 
Brentano,  Abstrakte  und  realistische  Volkswirte, 
in  Z.  des  Preuß.  Stat.  Bureaus,  1871,  S.  SSSff. 
—  Ad.  Wagner,  Rede  über  die  soziale  Frage, 
Separatabdruck  aus  den  ,,  Verhandlungen  der 

kirchlichen  Oktober-Versammlung  in  Berlin", 
Berlin  1S72.  —  Derselbe,  Offener  Brief  an  Herrn 
H.  B.  Oppenheim,  Berlin  1872.  —  Laspeyres, 
Die  Kathedersozialisten  und  die  statistischen 

Kongresse,  Berlin  1875.  —  v.  Treitschke.  Der 
Sozialismus  und  seine  Gönner,  Berlin  1875.  — 
Schmoller,  Ueber  einige  Grundfragen  des  Rechts 
und  der  Volkswirtschaft.  Offenes  Sendschreiben 
an  Herrn  Professor  Dr.  Heinrich  von  Treitschke, 
in  Jb.  f.  Nat.,  XXIII.  Bd.  S.  225  ff.  u.  XXIV.  Bd. 
S.  81ff.  —  Held,  Sozialismus,  Sozialdemokratie 
und  Sozialpolitik,  Leipzig  1S7S.  —  V.  Philippo- 
vich,  Das  Eindringen  der  sozialistischen  Ideen 
in  die  Literatur,  in  „Die  Entwicklung  der 
deutschen  Volkswirtschaftslehre  im  19.  Jahrh., 
Gustav  Schmoller  zur  siebzigsten  Wiederkehr 
seines  Geburtstages"  II.  Teil,  Abh.  XXXI,  Leipzig 
2908.  —  Gehrig,  Die  Begründung  des  Prinzips 

der  Sozialreform.  Eine  literarhistorische  Unter- 

suchung über  Manchestertum  und  Kathcder- 
sozalüinm,  Jena  1914-  Ludwig  Elster. 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften,    i.  Aufl.    Bd.  V. 
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Kaufmann,  Richard  von, 

geb.  am  '_':'.  111.  lv~>"  in  Köln  a.  Rh.,  jrest.  am 
12./IIL1908inCharlottenbnrfr  lm.l.  1878  als  Leh- 

rer der  Nationalökonomie  an  der  Landwirtschaft- 
liehen Hochschule  in  Berlin  angestellt,  habilitierte 

er  rieh  1879  auch  an  der  dortigen  Universität 
uml  folgte  in  demselben  Jahre  einen  Rufe  an  die 
Technische  Hochschule  in  Aachen.  1883  kehrte 
von  Kaufmann  nach  Berlin  zurück,  war  vorüber- 

gehend im  Pinanaministerium  beschäftigt  and 
nahm  gleichzeitig  seine  frühere  Lehrtätigkeil  an 

der  Berliner  l'niveisität  wieder  auf.  Von  1NWI 
bis  1894  lehrte  er  auch  als  Professor  der  Na- 

tionalökonomie an  der  Technischen  Hochschule 
in  Charlottenburg. 

El  veröffentlichte  an  staatswissenschaftlichen 
Schriften: 

ai    in    Ruch  form:     Frankreich    und    der 

16.  V.  1877,  Berlin  1877.  -  Die  Zuckerindustrie 
in  ihrer   wirtschaftlichen   und  steuerfiskalischen 

Bedeutung,    Berlin    1878.    —    Offenes   Antwort- 
schreiben an  den  Verein  für  die  Rübenzucker- 

indnstrie  des  Deutschen  Reichs,  Berlin  1878.  — 
Albanien  und  die  Albaneseii,  Berlin  1879.  —  Die 
Vertretung    der    wirtschaftlichen    Interessen    in 
Europa.  Berlin  1879  (1882  ins  Japanische  über- 

.   —   L'Association  douaniere  de  l'Europe 
de,    Paris    Inmi.    —    Die   Finanzen    Frank- 

reichs. Leipzig  1882.     (Von  üulaurier  ins  Fran- 
he  übersetzt:  Lee  Pinances  de  la  Frame. 

Paris  1884.)    —    Die  Reform   der  Handels-   und 
Gewerbekammern,   Rerlin   1883.    —    Die  öffent- 

lichen    Ausgaben     der     größeren     europäisches 
er  nach  ihrer  Zweckbestimmung,  3.  Aufl., 

(von  A.   Gurjew  ins   Russische  iiber- 
Die  Eisenbahnpolitik 

_     Rande.     Stuttgart     18'JG    (von 
Hamon  im  Französische  übersetzt:  La  politique 

det  chemins  de  rar,  Paris 
—    Die   Kommunalfinanzen,      Großbri- 

tannien, Frankreich.   Preußen.   Leipzig  1906. 
und  zwar  im   FAich., 

in  Jb.   f.   Nat.,  in  Z.   f.   St.,  in  Annaleii.   in   der 
ie  du  droit  et  dei  soiences 

politiaues,  in  der  D  en  Rundschau, 
.1  ahrbüchern,  im  All- 

gem<  l  heu  Archiv  dsw, 
i..  /.. 

Kaufmännisches  Unterrichtswesen. 

l.   .'  []     DieBedingun- ;.  ..  i.  i  m  |  ii  ii  i  ■ 
A.        Allge- 
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glamd.  ..  \on  Amerika. 

I.  Allgemeines. 

Das  kaufmännische  Unterrichtswesen  ist 

nicht  älter  als  die  großen  volkswirtschaft- 
lichen Umgestaltungen,  durch  die  dem  Handel 

seine  neuzeitlichen  Aufgaben  beim  Absatz 

der  Massenproduktion  der  Industrie  und 
beim  internationalen  Massengüteraustausch 
gestellt  wurden.  Zwar  fehlt  es  in  älterer 

Zeit  nicht  an  vereinzelten,  meist  wenig  er- 

folgreichen Ansätzen  zu  besonderen  Bildungs- 
anstalten für  Kaufleute  an  verschiedenen 

großen  Handelsplätzen.  Aber  ihre  plan- 
mäßige Ausbreitung  und  Ausgestaltung  ist 

erst  ein  Ergebnis  der  jüngsten  Vergangen- 
heit. Seit  etwa  1880  hat  man  begonnen, 

diesen  Fragen  größere  Aufmerksamkeit  zu 

schenken,  und  die  Zeit  um  die  Jahrhundert- 
wende hat  dann  eine  überraschende  und 

ähnliche  Unterrichtszweige  weit  übertreffende 

Tätigkeit  auf  diesem  Gebiete  gezeitigt.  Gegen- 
über dem  übrigen  Fachunterricht  war  das 

kaufmännische  Unterrichtswesen  überall 

wesentlich  im  Hintertreffen  geblieben.  Aber 

mit  der  wachsenden  Bedeutung  des  Handels 
in  der  Volkswirtschaft  und  im  internatio- 

nalen Güteraustausch,  mit  der  dadurch  be- 

dingten Btändigen  Vermehrung  des  kauf- 
männischen Personals,  mit  dem  schnellen 

und  starken  Eindringen  der  weiblichen  Ar- 
beitskraft in  Laden  und  Kontor,  und  mit  der 

gestiegenen  Nachfrage  nach  kaufmännischen 
Hilfskräften  auch  in  solchen  Ki  wer  bsunter- 

nehmungen,  welche  nicht  zum  Handel  im 
strengen  Wortsinne  gehören,  aber  in  den 
vom  Handel  ausgebildeten  Geschäft  sformen 

betrieben  werden  (gewerbliche  und  Yeikehrs- 

großbetriebe,   Bank-   und    Versicherungsge- 

Bchäfte)    haben    die    kaufmännischen    l'nter- richtsfragen  schnell  an  Bedeutung  gewonnen. 
An  ihrer  Erörterung  und  an  den  praktischen 

Versuchen    zu    ihrer    LöSUng   arbeiten    heute 
nicht  nur  Kaufleute-    Prinzipale  und  A 

Btellte,  namentlich  in  ihren  Verbänden  —  mit. 
.Neben    den    berufenen    Trägem    der    Be- 

wegung, den  Handelskammern  als  Organen 
di     Handels  und  der  Großindustrie,  betei- 

ligen sich  daran  die   Re  ierungen  und  die 

.•I  ohiedenen    Körpei  chatten   de?    Selbet- 
rerwaltung,    insbesondere   die    Städte,    die 
Lehrer  aller  verschiedenen  Stufen  von  kauf- 

männischen Unterrichtsanstalten,  selbst  die 

Organisationen  ehemaliger  Schülei  die  er  An- 
■  'i.    Zusammengefaßt  wurden  dii  u  ln- 

kaufmännisohe    Unter- 
i   in   nationalen   Verbänden,   wie 

in    einer    „internationaler      i,         Ischafl     zur 
I  oh:.  kaufmänni    b<     I    tei  richte- 

Kongre-i-,  Zeit-chrilten  und 
■  ine   wichtige    Rolle   in 

i  niwn  kbi!  l'  di      i haben. 

Kür  <  Eni  wi(  klung  in  Deutschland 

.  d    lur    das    kauf- 
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männische  Unterrichtswesen"  (Geschäftssitz 
Braunschweig)  von  segensreicher  Wirkung 
geworden,  der  1895  durch  Stegemann  be- 

gründet wurde. 

Wie  stark  das  Bedürfnis  heute  empfunden 
wird,  zeigt  am  besten  das  überall  mehr  oder 
minder  beobachtete  Auftreten  von  privaten 
Lehranstalten  verschiedenster  Art  und 

Größe,  welche  oft  sachlich  unzweckmäßig 
und  marktschreierisch,  oft  durchaus  ge- 

diegen für  Unterrichtsgelegenheit  sorgen, 
wo  der  öffentliche  Handelsunterricht  fehlt 
oder  dem  Zeitbedürfnis  nicht  genügt,  so 
z.  B.  bei  dem  Berufswechsel  älterer  Per- 
sonen. 

Freilich  besteht  auch  heute  noch,  nach- 
dem die  Zeit  tastender  Einzelversuche  und 

einer  fast  stürmischen  Ausgestaltung  der  so 
erprobten  Einrichtungen  vorüber  ist,  eine 
außerordentliche  Mannigfaltigkeit  der  An- 

sichten und  der  Einrichtungen.  Jedes  Land 
hat  seine  eigene  und  eigenartige  Entwicklung, 
und  selbst  innerhalb  der  einzelnen  Länder 
sind  die  Grundzüge  der  Organisation  und  des 
Unterrichtsbetriebs  keineswegs  einheitliche; 
vielmehr  erscheint  vieles  noch  im  Fluß  der 
Entwicklung  begriffen.  Das  erschwert  den 
Ueberblick  und  läßt  die  allgemeinen  Voraus- 

setzungen für  die  Ausgestaltung  des  kauf- 
männischen Unterrichts  nur  in  wenigen 

Punkten  deutlicher  hervortreten.  Alte  Han- 
delsländer wie  England  zeigen  anfänglich  nur 

eine  geringe  Ausgestaltung,  während  die  neu 
aufstrebenden  Gebiete  wie  Deutschland  und 
Nordamerika  eine  besonders  lebhafte  Be- 

wegung beobachten  lassen.  Und  deren  erste 
und  entscheidende  Erfolge  gegenüber  den 
alten  Handelsländern  fallen  in  eine  Zeit,  wo 
die  Wirkungen  dieses  kaufmännischen  Unter- 

richtswesens sich  noch  nicht  haben  geltend 
machen  können.  So  scheint  das  kaufmännische 

Unterrichtswesen  mehr  eine  Voraussetzung 
der  dauernden  Ausnutzung  und  Behauptung 
schnell  erworbener  Vorteile  als  der  Eroberung 
neuer  Gebiete  für  den  Handel  zu  sein.  Aber 
die  Tatsache,  daß  in  allen  Ländern  sich  eine 
Bewegung  auf  diesem  Gebiet  zeigt,  läßt  er- 

kennen, daß  man  allgemein  zu  der  Ueber- 
zeugung  gelangt,  daß  die  Arbeitsleistung  im 
Handel  heutzutage  An: orderungen  an  die 
Ausbildung  des  Kaufmanns  stellt,  welche 
auf  dem  früher  üblichen  Wege  rein  prak- 

tischer Ausbildung  nicht  mehr  erreicht  wer- 
den können.  | 
So  verschieden  nun  auch  die  Zustände 

überall  sind,  so  lassen  sich  immerhin  ge- 
wisse Tatsachen  feststellen,  die  hier  stärker, 

dort  weniger  stark,  in  allen  Ländern  auf 
das  Zeitmaß  und  die  Art  der  Ausgestaltung 
des  kaufmännischen  Unterrichts  eingewirkt 
haben. 

II.  Die  Bedingungen  derEntwick- lungdes  kaufmännischen Unterrichtswesens. 

A.  Allgemeine  Bedingungen. 
Jeder  Fachunterricht  hat  zunächst  mit 

dem    Vorurteil    der    Praktiker    gegen    die Theorie  zu  kämpfen.     In  besonderem  Maße 
trat  das  beim  Handel  hervor.      Gerade  in 
der  Kaufmannschaft  —  aber  auch  in  den 
Kreisen  der  Industrie,  die  längst  eine  gründ- 

liche theoretische  Fachbildung  auf  dem  Ge- 
biet ihrer   Technik  als   notwendig  erkannt 

haben   —  fand    sich    sehr   häufig   die   An- 
sicht,   daß    Wirtschaften    nicht    theoretisch 

gelehrt    und    gelernt    werden    könne:    Die 
eigentliche    Arbeit    des    Kaufmanns    könne 

nur  von  einem  „geborenen"  Kaufmann  prak- tisch erlernt  werden,  eine  theoretische  Ein- 
führung in  sie  führe  nur  zu  leicht  zur  Ver- 

bildung  des  praktischen  Sinnes.    Dem  liegt 
die  an  sich  durchaus  richtige  Beobachtung 
zugrunde,  daß  die  Tätigkeit  eines  selbstän- 

digen   Kaufmanns    wie    jedes    Großunter- 
nehmens in  hohem  Grade  qualifizierte  Ar- 

beit  ist,   welche   nur   mit   einem   gewissen 
Maß  von  angeborener  und  durch  die  Er- 

ziehung   herausgearbeiteter,    geistiger,    sitt- 
licher und  fachtechnischer  Begabung  geleistet 

werden  kann,  die  nie  allein  durch  theoretische 
Ausbildung    ersetzt    werden    kann.       Aber 
man  übersah  dabei  doch  den  notwendigen 
Gang  jeder  berufsmäßigen  Arbeit  von  reiner 
Empirie   zur   Fachbildung   unter   bewußter 
Ueberlieferung  des  auf  die  Berufsarbeit  bezüg- 

lichen allgemeinen  und  besonderen  Wissens. 
Die  Entstehung  eines  jeden  Fachunterrichts 
setzt   zunächst   eine  lange  Periode  in  der 
Berufsarbeit  voraus,  innerhalb  deren  diese 
sich   aus  der  Erfahrung  heraus  bildet  und 
die    Ergebnisse    der    Erfahrung    praktisch 
weiter  vermittelt  werden,  in  der  Kegel  in 
der  Form  einer  Lehrzeit.    Ein  von  der  Be- 

rufsausübung getrennter  Fachunterricht,  eine 
theoretische  Festlegung  und  Uebermittlung 
praktischen    Könnens   kann   erst   einsetzen, 
wenn  ein  erheblicher  Schatz  von  Erfahrungen 
angesammelt  ist  und  eine  große  Zahl  von 
Arbeitskräften  ständig  neu  in  die  Berufs- 

arbeit aufgenommen  werden  muß,  wenn  also 
das  Arbeitsgebiet  eine  größere  Ausdehnung 
genommen  hat.  Dann  aber  werden  im  Wege 
theoretischen  Unterrichts  dieser  Erfahrungs- 

schatz   und    namentlich    seine    allgemeinen 
wissenschaftlichen     Voraussetzungen     wirt- 

schaftlicher, d.  h.  mit  geringerem  Kraftauf- 
wand und  größerem  und  sichererem  Erfolg, 

überliefert  als  im  Wege  der  praktischen  Lehr- 
zeit.   Dazu  kommt,  daß  im  Fortschritt  der 

wissenschaftlichen  Erkenntnis  gewisse  Vor- 
aussetzungen jeder  Berufsausübung  aus  der 

Unsicherheit  zufälliger  Einzelerkenntnis  zu 

allgemein    anerkannter    Wahrheit     empor- 

41* 
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gehoben  worden,  deren  Besitz  die  Bcrufsaus- 

Obung  wesentlich  sweckmäfiiger  und  wir- 
kungsvoller gestalten  muß,  die  aber  in  vollem 

Maße  jeweils  nieht  in  der  Praxis,  sondern  nur 

durch  theoretisch  gebildete  Lehrkräfte  über- 
mittelt werden  kann. 

Und  ferner  wurde  bei  jener  Ablehnung 

des  Fachunterrichts  übersehen,  welche  Bc- 
deutung  eine  zweckmäßige  theoretische 
Schulung  sowohl  für  die  Steigerung  der  an 
sieh  vorhandenen  Leistungsfähigkeit  des  ein- 

zelnen als  auch  für  die  Vermehrung  des 
Angebots  an  leistungsfähigen  Arbeitskräften 
überhaupt  hat    Der  einzelne  wird  Losgelöst 
von  den  mehr  oder  minder  zufälligen  Bil- 
dungsmöglichkeiten,  die  ihm  seine  praktische 

Tätigkeit     bietet.        l'nd    wenn    auch    jedes Unterrichtswesen  für  den  Durchschnitt  und 
nicht  für  die  wenigen  besonders  Befähigten 

berechnel  ist,  so  wird  doch  auch  der  be- 
sonders Befähigte  Beine  Ausbildung  in  der 

l;  gel  schneller  und  sicherer  durch  Teil- 
nahme am  Unterricht  als  durch  Selbsttätig- 

keit fordern.  Indem  aber  das  önterrichts- 

wesen  einem  großen  Kreise  die  BildungS- 
üchkeiten  bietet,  hebl  es  die  durch- 

schnittliche   Leistungsfähigkeit     und    zieht 
weitere    Kreise   für   die    Berufsarbeit    heran. 

Dil  Gefahr  theoretischer  Einseitigkeil  und 
unzweckmäßiger    Unterrichtserteilung   liegt 
freilieh  in  jedem  Fachunterricht,  aber  ge- 

rade auf  dem  Gebiet  der  kaufmännischen 

Tätigkeit  wird  sie  leicht  dadurch  vermieden, 
daß  immer  nur  gewisse  Voraussetzungen 
der  kaufmannbcheii  Berufstätigkeit,  gewisse 

•  ;.li.-brtricbcs    USW.    theo- 
h  übermittelt  werden  können,  wahrend 

ihre    Anwendung    und    Handhabung    stets 
durch   eine   ergänzende    praktische    Arbeit 

Schließlich  darf  nicht  übersehen  werden, 
m  Rahmen  der  modernen  Gesellschafts- 

ordnung nicht  nur  Besitz  und  Einkommen 
■,  sondern 
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B.  Besondere  Bedingungen. 

Wenn  man  untersucht,  welche  Voraus- 
setzungen nun  in  den  verschiedenen  Ländern 

auf  Art  und  Zeitmaß  dieser  Entwicklung 

eingewirkt  haben,  so  lassen  sich  Folgende 
Punkte  als  bedeutsam  feststellen: 

1.  Tatsachen  im  Gebiete  des  Handels. 

Zunächst  kommen  eine  Reihe  von  Tat- 
sachen im  eigensten  Gebiet  des  Handels 

dafür  in  Betracht.  In  erster  Linie  ist  es 

die  Ausdehnung  des  Handels  und  die  Zu- 
nahme der  Handelsbetriebe  im  Groß-  und 

Kleinhandel,  im  Binnen-  und  Außenhandel. 
[Jeberal]  können  wir  als  Folge  der  Massen- 

produktion, der  neuzeitlichen  Verkehrsmittel 
und  der  wachsenden  Bevölkerung  wie  der 

Verschiebungen  in  der  Verteilung  der  Be- 
völkerung,  der  Hebung  des  Wohlstandes  und 

der  Verfeinerung  der  Bedürfnisse  eine  außer- 
ordentlich schindle  Vermehrung  des  berufs- 

mäßigen Kaufmannshandels  in  den  alten  Be- 
triebsformen und  das  Entstehen  neuer  Be- 

triebsformen  und  Hilfsgewerbe  des  Handels 
feststellen.  Besonders  deutlieh  tritt  das  in 
den  industriell  führenden  Ländern  hervor. 

Damil  ist  eine  stetige  starke  Zunahme  der 
selbständigen  und  unselbständigen  Arbeits- 

kräfte im  Handel  gegeben. 

Dazu  kommen  jene  großen  Erwerbsunter- 
nehmungen, welche  zwar  nicht  kaufmännische 

Betriebe  sind,  aber  nach  kaufmännischen 
Grundsätzen  betrieben  werden.  Auf  dem 

Gebiet  der  Großindustrie,  iU'^  Versicherungs- 
wesens, des  Bankwesens,  der  Schiffahrt  ist 

das  überall  der  Kall.     In  der  Verwaltung 
der  modernen  Verkehrsanstalten  (Eisen- 

bahnen,  Kleinbahnen,  Straßenbahnen,  Post, 

Telegraphie   und   Telephonie)   und    in   den 
technischen    Betrieben    der    staatlichen    und 

kommunalen  Verwaltungen  (Gas-,  Wasser-, 
Elektrizitätswerke)  sind  die  Grundsätze  für 
die  Vorbildung  des  Personals  zwar  in  den 
linzeinen  Ländern  verschiedene:  in  einigen 
Ländern  weiden  ab   Leiter  besondere  Arten 

\ou  höheren  Beamten  mit  juristischer  und 

technischer  Vorbildung  ausschließlich  ver- 
wendet, und  innerhalb  der  einzelnen  Betriebt 

findet  die  Ausbildung  sine  !"■  onders  für 
deren  Bedürfnisse  geschulten  Personals  Btatt 
ili.ui  ohland,  Oesterreich);  in  anderen  Lan- 

dern    aber     verwendet    man    kaufmännisch 

I .  ■ ..  te  in  höheren  und  mit tleren 
Stellungen    (England,    Amerika,    Schweiz, 
Italien):    und   BOgar   in   der    Verwaltung   der 

liehen    und    kommunalen    |-  mauzen,    im 
Zoll-  und  Steuerdienst  herrscht  nicht  allem 

Fachbeamtentum!  londern  finden  kauf« 
männi  i  he     Hill  leräfte    ausgedehnte     \  1 1- wendung. 

Son  die  Nachfrage  nach  kauf- 
männischem Personal  im  Handel,  und 

bot    an    kaufmännischen    Kräften    wird 

zum  Teil  wieder  dem  eigentlichen  Handel  - 
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betriebe  durch  Nachfrage  auf  anderen  Ge- 
bieten entzogen. 

Dadurch  wird  die  Frage  bedeutsam,  wo- 
her dieser  Bedarf  gedeckt  wird  und  wie  das 

Angebot  den  besonderen  Bedürfnissen  des 
Handels  an  qualifizierte  Arbeitsleistungen 
entspricht.  Ursprünglich  rekrutierte  sich 
der  Handel  aus  dem  Nachwuchs  der  Kauf- 

mannsfamilien und  der  Handelsstädte.  Mit 

der  schnellen  Vermehrung  des  Bedarfs  hielt 
die  Ergiebigkeit  dieser  Quelle  nicht  Schritt. 
Die  Handelskreise  konnten  nicht  mehr  ge- 

nügend Kräfte  stellen;  die  neu  entstehenden 
Großbetriebe  aller  Art  fanden  in  ihren  Gegen- 

den keinen  entsprechenden  Nachwuchs  vor. 
So  müssen  weitere  Kreise  der  Bevölkerung 
herangezogen  werden,  denen  der  ererbte 
Kaufmannsgeist  und  die  tägliche  Anschau- 

ung eines  lebhaften  Geschäftsverkehrs  von 
Kindesbeinen  an  nicht  eignen.  Was  die 
Kaufmannssöhne  als  selbstverständlichen 
Besitz  mit  in  ihren  Beruf  hereinbrachten, 
müssen  diese  Neulinge  erst  mühsam  sich 
selbst  erwerben,  wobei  der  Fachunterricht 
die  beste  Unterstützung  geben  kann.  Aus 
solchen  Erwägungen  mag  es  sich  erklären, 
daß  in  England  ein  besonderes  kaufmän- 

nisches Unterrichtswesen  sich  noch  kaum 

entwickelt  hat.  daß  in  Hamburg  die  offi- 
zielle Vertretung  der  Kaufmannschaft  mehr 

auf  eine  für  den  Kaufmann  zweckdienliche 
Allgemeinbildung  als  auf  eine  besondere 
kaufmännische  Fachbildung  Wert  legt.  Aber 
man  macht  auch  die  Beobachtung,  daß  die 
Kaufmannssöhne,  sei  es  durch  den  Einfluß 
der  allgemein  bildenden  Schularten,  sei  es 
durch  die  gesellschaftliche  Einschätzung  be- 

stimmter Vorbildungsarten,  z.  B.  des  Hoch- 
schulbesuchs, dem  väterlichen  Beruf  sich 

entfremden  lassen.  Dem  soll  die  Schaffung 
besonderer  Handelsschulen  verschiedener 
Stufen  entgegenwirken. 

Die  Anforderungen  an  die  Arbeitsleistung 
des  Kaufmanns  sind  gestiegen.  Die  Voraus- 

setzungen der  Geschäftstätigkeit  sind  un- 
endlich mannigfaltiger  geworden,  unterliegen 

schnellerem  Wechsel  und  erfordern  daher 

größeren  Umblick,  mannigfaltigere  Kennt- 
nisse und  schnellere  Entschlüsse.  Dem  kann 

nur  eine  qualifizierte  Arbeitskraft  genügen. 
Und  diese  höheren  Leistungen  werden  nicht 
nur  von  dem  Leiter,  sondern  auch  von  den 
Hilfskräften  bei  der  Leitung  verlangt;  beide 
müssen  die  Voraussetzungen  ihrer  Tätigkeit 
in  wirtschaftlicher,  rechtlicher  und  tech- 

nischer Hinsicht  übersehen.  Zum  Teil  hilft 
man  sich  dadurch,  daß  man  bei  großen 
Unternehmungen  auch  in  der  Leitung  eine 
Arbeitsteilung  durchführt,  die  verschieden 
vorgebildete  Kräfte  (Juristen,  Verwaltungs- 

beamte, Ingenieure,  Kaufleute)  zu  einer  Ein- 
heit zusammenzufassen  sucht.  Aber  voll 

wirksam  wird  diese  Zusammenfassung  doch 

nur  bei  gegenseitigem  Verständnis,  und 
vielfach  verbietet  sich  gerade  im  Handel 
solche  Teilung  der  verantwortlichen  Lei- 

tung aus  der  Eigenart  der  wirtschaftlichen 

Tätigkeit. 
Die  Schwierigkeiten  der  Arbeitsleistung 

bei  dem  der  Leitung  unterstellten  Personal 
liegen  in  anderer  Richtung.  Je  größer  der 
Betrieb,  um  so  schärfer  wird  die  Arbeits- 

teilung durchgeführt.  Jede  Arbeitsteilung 
führt  aber  neben  der  Steigerung  der  Ar- 

beitsleistung zu  einer  Abstumpfung  und 
Schwächung  des  Verantwortungsgefühls, 
während  vielfach  von  der  verständnisvollen 
Einordnung,  raschen  Auffassung,  Findigkeit 
und  Gewandtheit  auch  dieser  Arbeits- 

kräfte gewisse  Erfolge  des  Geschäfts  wesent- 
lich mit  abhängen.  Dieser  Widerspruch 

findet  sich  weniger  beim  Reisenden,  mehr 
schon  im  Ladengeschäft  beim  Verkaufsper- 

sonal, besonders  aber  beim  höheren  Kontor- 
und Bureauangestellten.  Und  doch  ist  der 

Handel  darauf  angewiesen,  diese  für  ihre 
Arbeit  geistig  frisch  zu  erhalten,  aus  ihnen 
die  geeigneten  Kräfte  für  leitende  Stellungen 
zu  gewinnen.  Nach  beiden  Richtungen  bietet 
der  Fachunterricht  die  Möglichkeit,  den  ge- 

stiegenen Anforderungen  zu  entsprechen  und 
den  Schwierigkeiten  entgegenzuarbeiten.  Daß 
selbst  beim  Verkaufspersonal  der  untersten 
Stufe  von  einem  geeigneten  Fachunterricht 
unmittelbare  Wirkungen  erwartet  werden 
können,  beweist  die  Tatsache,  daß  in  Deutsch- 

land .  Warenhäuser  für  ihre  Verkäuferinnen 

eigene  Fortbildungsschulen  errichtet  haben. 
In  früherer  Zeit  erfolgte  die  Vorbereitung 

für  die  Berufstätigkeit  in  Deutschland,  in  der 
Schweiz  u.  a.  allein  in  der  feststehenden  Form 

der  mehrjährigen  kaufmännischen  Lehre;  in 
anderen  Ländern  ist  sie  dagegen  ziemlich  un- 

bekannt, z.  B.  in  England  und  Frankreich;  in 
Amerika  hat  sie  sich  nie  eingebürgert.  Aber 
auch  in  den  Ländern,  in  denen  sie  heute 
noch  besteht,  hat  sie  nur  für  den  männlichen 
Nachwuchs  gegolten,  während  das  seit  etwa 
1880  außerordentlich  schnell  anwachsende, 
dem  männlichen  Personal  im  Laden  und 

Kontor  oft  an  Zahl  gleiche,  weibliche  Personal 

im  allgemeinen  höchstens  eine  kurze  un- 
bezahlte wochen-  oder  monatlange  Probe- 

und  Anlernzeit  durchzumachen  hat.  Die  Vor- 
aussetzung für  eine  wirksame  Einführung 

in  die  Geschäftspraxis  während  dieser  Lehr- 
zeit ist,  daß  der  Geschäftsinhaber  oder  ein 

älterer  Angestellter  den  Lehrling  in  die  prak- 
tische Tätigkeit  einführt  und  dieser  aus  seiner 

unselbständigen  Arbeit  sich  die  für  die 

späteren  Berufsaufgaben  notwendigen  Kennt- 
nisse und  Fertigkeiten  in  einer  gewissen 

Vollständigkeit  aneignen  könne.  Beide  Vor- 
aussetzungen sind  heute  vielfach  nicht  mehr 

vorhanden:  die  leitenden  Kräfte  haben  keine 

Zeit  mehr,  sich  um  die  Ausbildung  der  Lehr- 
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linge  zu  kümmern;  und  der  bildende  Wortieinem  wohlgegliederten  und  sich  gegenseitig  be- 
der  Lehrzeit  wird  durch  die  weitgehende  Ar-  dingenden    System   liegt    eine    Fülle   von   prak- 

beitsteilnng   auf   ein    Mindestmaß   BUrÜckge-  ti*cher  Erfahrung  beschlossen,  die  auf  das 
 Spe- 

Bchraubt.   Wo  im  Großbetrieb  noch  Lehrlinge  ̂ >^   übertragen   und   dafür   fruchtbar  ge- „    i         •        ,       ...           III-  macht    werden  kann,     bei  den  neuesten   Bestre- 
angenommen  werden,  ist  der  Ältere  Lehrhng  b          einer    ̂ 0^«  geregelten  Schulpolitik der  Lehrer  des  jüngsten;  tredich  bezieht  der  („Planwirtschaft"  im  Unterrichtswesen)  kommen 
Lehrling    für    seine    Arbeit     einen    genügen  solche    Gedanken    übertrieben    auch    in    einer 
Entgelt.     Vielfach  lehnen  größere  Gesoharte  BtÄrkeren  Eingliederung  der  Fachschulen  in  das 
die  Annahme  von   Lehrlingen  ab.      Unter 
beiden  Voraussetzungen  wird  der  Kaehiinter- 

:;in.i'  Schulsystem  zum   Ausdruck. 

Der  Anstoß  zur  Ausbildung  des  Fachunter- 
richt von  größter  Wichtigkeit:  sei  es  dali  er    richts  und  die  erste  Kostendeckung  geht  vielfach 

viin  den  unmittelbar  Beteiligten  aus;  aber  sobald 

die  Bewegung  eine  gewisse  Ausdehnung  erfahren 
hat,  können  sich  die  öffentlichen  Organisationen 
ihr  nicht  entziehen,  und  alsdann  wird  die  Auf- 
gabenteilung,  die  auf  dein  Gebiet  des  allgemeinen 
Unterrichts  hinsichtlich  der  Ausführung  und 
Kostendeckung  sich  zwischen  den  öffentlichen 

Körperschaften  (Staat,  Gemeinde  und  andere 
Selbstverwaltungskörper)  herausgebildet  hat, 
auch  für  den  Fachunterricht  bedeutsam. 

Der  Spielraum,  den  ein  freier  Unterricht  "sei- 
tens religiöser  Korporationen,   als  privates   Er- 

werbsunternehmen  usw.  behalten  hat,  steht  dann 
auch  dem  Fachunterricht  zu  Gebote.    Das  Schul- 

recht,   insbesondere    der    Schulzwang,    wird   für 
die    Ausdehnung    des    Fachunterrichts    grund- 

i  legend.     Die  Bestimmung,  wie  lange  der  junge 
Ausbildung   des    Nachwuchses    müssen    am   M(.Ilschi  (lor  Kaufmann  werden  soll,  genötigt  ist, 

en  m  den  Organisationen  der  Kauf leute  eme  allgemein  bildende   Schule  zu  besuchen, 

erkannt  werden.   Die  amtlichen  Vertretungen  '  regelt  zugleich  den  Zeitpunkt,  an  dem  der  Fach- rlandelsstandes,    die    Handelskammern    um erricht  an  ihn  herantreten  kann.   Die  gleichen 

BD  beute  zumeist  zu  den  eifrigsten  Kör-    Voraussetzungen  werden  wirksam  bei  der  Frage, 

dererade8kaufmannischenUnterrichts\vesens,    wieweit  der  Fachunterricht   an  Stelle  des  allge- 

wihrend  der  Lehrzeit  die  mangelhafte  Aus- 

bildung ergänzt;  sei  es  daß  er  vor  der  Lehr- 
zeit eine  vorbereitende  Schulung  bewirkt; 

sei  es  endlich,  daß  er  an  die  Stelle  der  Lehr- 

zeit tritt  und  so  dem  angehenden  Kauf- 

mann die  Moglichkeil  gibt,  sich  beim  Ein- 
tritt in  die  Berufspraxis  mit  Verständnis  in 

deren  Aufgaben  selbsttätig  einzuarbeiten  und 
ne  zweckmäßige  Grundlage  für  die  selbst 

zu  erwerbende  liedhaft serfahrung  bietet,  wie 
es  in  Amerika  üblich  ist  und  für  das  weib- 

liche Personal  auch  in  Deutschland  sich 

häufig  beobachten  läßt. 
Die  Schwierigkeiten  der  Beschaffung  ge- 

eigneter  Hilfskräfte  und  die  Mangel  in  der 

M    einmal   die   oben   (unter    II    A)    ge- 
schilderten Vorurteile  überwunden  sind,  und 

tragen   erhebliche   Summen  zum   Unterhalt 

-  ihuleinrichtungen  bei.  Eher  aber  haben 
kaufmännische     Vereine,    sowohl    der 

Prinzipale    wie    insbesondere    der     Gehilfen 
die  Budungsbeetrebungen  aufgenommen  und 

machen  sie  neben  der  Stellenvermitt- 

nieineii  Schulunterrichts  treten  darf,  wieweit 

beide  in  einer  Unterricht sanstalt  vereinigt  wer- 
den können.  Die  Ausgangspunkte  des  Fach- 

unterrichts, das  MaLS  der  Vorkenntnisse  und  dio 
Reife  des  Schülers,  werden  durch  den  Stand  des 

augemeinen  Unterrichts  bestimmt. 
Von  besonderer  Bedeutung  wird  die  neuzeit- 

liche Ausgestaltung  der  im  Gegensatz  zu  dem 
klassischen    (humanistischen)    höheren    Schal- 

tung und  den  geselligen  Bestrebungen  den  wesen  entstandenen   Realanstalten.     Man  halt 
ptinhalt    ihr.-    Programms    aus.       In  letstere  vielfach  für  die  eigentlichen  Vorschulen 

:.  in   Frankreich,  in  Belgien,  in  des   Kaufanannsstandes    ond  findet    kaufmän- 

ehen    wir   schon   früh    mehr  n^be  Fachschden  entbehrheh,  weim  genügend 

oder  .1.1.-.-    ünterrichtskurse  ̂  /"-';l11' '/  vorhanden  und. 

i   Aufgabe  ar-  .     '''"  'T1  "'!""  :t,l~";m  ,"u'  ̂»»'i'""-»"  wird 
bei  dem   Bestreben  nach  Ausbreitung  anob  der 

'■  .  untersten  Stufen  des  Fachunterrichts  auf  Schwie- 
2.    Einflüsse    vom  allgemeinen  Unter-    riL,k, .,,,.„   M()U,.„,    w,.j|   ,i„.   allgemein   VOrauilU- 

ntlichem  Em-   Htsenden  Grundlagen  der  Dementarkanntnisse 
fluL  i  tebunterrichts   fehlen,  und  .-^  wird  den  Zwang  /.um  Besuob  von 
im    allgemeinen    m  eben   Fortbildungsschulen  nie  durchführen  können,  Des 

d  die  Verfault-   Zwang  /am    Besuch   von  allgemeinen   FortbU« 
mein  bildenden   li""  hl  der  Ausgestaltung  de«  l   i- 

tlich    deren  Fachunterrichte  einen  starken  Anstoß.  Das 
kann  ebenso  i.»i.l.-ilicli   wie 

hm:  dtungdei  Fachschulen 
■  wirken.      Die   Verleihung   der 

*]!#■  kndnu    tum     einjährigen    IL ■■•r>   >in -n-i     au    dio    ecolei 

. 

«db- in  d 

erkannt.     In  d.  • 

de   commerce   in    Frankreich 

i  di ige  Behang  ihrer 
des   Zahl  und  ihrer  Besurl  '.  wahrend  man 

wird   in  Uosterreich  von  der  gleichen  Maßnahmt  an* -•  ntlichen  Zweck 

und   d.  r   Hand  In   Preußen 

dem   Au*t^  icucu    Schularten   zu    bell    die    .  ingen   die 
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höheren    Handelsschulen   überhaupt  nicht   auf- 
kommen. 

Handelt  es  sich  hierbei  zunächst  um  mittel- 
bare Beziehungen  zwischen  allgemeinem  und 

Fachunterricht,  so  werden  in  vielen  Fällen  un- 
mittelbare Berührungen  zwischen  beiden  Unter- 

richtseinrichtungen sich  herausstellen.  Der 
häufigste  Fall  ist  die  Verbindung  von  Fachunter- 

richt mit  allgemein  bildenden  Schulen,  sei  es 
durch  wahlweise  Anfügung  oder  zwangsweise 
Eingliederung  besonderer  Unterrichtsfächer  aus 
dem  Gebiet  des  Handels  in  den  allgemeinen 
Lehrplan,  sei  es  durch  Angliederung  von  beson- 

deren Unterrichtskursen  an  bestehende  Schulen. 
Der  Vorteil  solcher  Angliederung  liegt  in  der 
wesentlichen  Kostenersparnis  für  die  neue  Fach- 

schuleinrichtung: Lehrkräfte,  Schulräume  und 
zum  Teil  auch  Unterrichtsmittel  werden  unent- 

geltlich oder  gegen  geringe  Vergütung  für  die 
Mitbenutzung  von  den  allgemein  bildenden  An- 

stalten zur  Verfügung  gestellt.  Aber  auch  im 
Unterrichtsbetrieb  selbst  wird  die  Möglichkeit, 
geschulte  und  erfahrene  Lehrkräfte  mitbenutzen 
zu  können,  förderlich  wirken,  besonders  wenn 
deren  Leistungsfähigkeit  durch  Einrichtungen 
zu  besonderer  fachlicher  Durchbildung  gesichert 
wird.  Freilich  liegt  hier  eine  der  größten  Schwie- 

rigkeiten des  ganzen  kaufmännischen  Unterrichts: 
es  fehlt  in  den  Anfängen  stets,  später  noch  viel- 

fach an  Lehrkräften,  die  in  der  kaufmännischen 
Tätigkeit  praktische  Erfahrungen  gesammelt 
haben.  Und  manche  Enttäuschung  lebhaft  be- 

gonnener Versuche  wird  auf  die  Rechnung  dieser 
Schwierigkeit  zu  setzen  sein.  Um  so  größere 
Bedeutung  gewinnen  daher  die  Einrichtungen 
für  die  Ausbildung  besonderer  Handelslehrer  (vgl. 
unten  5). 

3.  Beziehungen  zu  anderen  Arten  des 
Fachunterrichts.  Zwischen  dem  Stande  der 
verschiedenen  Zweige  des  Fachunterrichts  be- 

stehen gleichfalls  enge  Verbindungen.  So- 
bald im  Gebiet  der  einen  Berufsarbeit  sich 

ein  Fachbildungswesen  entwickelt  und  feste 
Gestalt  gewonnen  hat,  wird  die  Frage  in 
anderen  Berufen  auftauchen,  ob  nicht  eine 
gleiche  Ausgestaltung  des  Unterrichtswesens 
auch  für  sie  wünschenswert  und  zweckmäßig 
sei.  Der  Ausbau  des  gewerblichen  Unter- 

richtswesens in  Deutschland  hat  für  die  kauf- 
männischen Unterrichtsbestrebungen  viele 

Anregungen  geboten;  insbesondere  kann 
man  bei  der  Entstehung  der  Handelshoch- 

schulen den  Einfluß  beobachten,  den  die 
anderen  Fachhochschulen  mit  ihren  Erfolgen 
auf  die  Kaufmannschaft  ausgeübt  haben. 
Vielfach  hat  man  früher  die  gleichen  An- 

stalten für  industrielle  und  kommerzielle 
Unterrichtszwecke  geeignet  gehalten;  auf 
allen  Stufen  des  Unterrichts  und  bei  allen 
Schularten  findet  man  zunächst  eine  Ver- 

bindung beider;  aber  vielfach  tritt  dabei 
auf  die  Dauer  der  kommerzielle  Teil  zurück, 
so  daß  erst  in  seiner  Selbständigmachung 
die  Voraussetzung  einer  gedeihlichen  Weiter- 

entwicklung gewonnen  wird. 
4.  System  der  Handelsschulen.  Das  end- 

liche  Ziel,   dem   die   kaufmännische   Fach- 

bildung   zustrebt,    ist    der    Ausbau    eine3 
Unterrichtswesens,  das  in  selbständigen  An- 

stalten  die   verschiedenen    Bedürfnisse   der 
untergeordneten   und   leitenden   Arbeit   im 
Handel  befriedigt.    Dabei  kommt  aber  ein 
besonderes  Moment  für  den  kaufmännischen 
Fachunterricht   in   Betracht,   das   auf  dem 
Gebiet  anderer  Berufe  nicht  beobachtet  wird 
und  die  Frage  nach  dem  zweckmäßigsten 
Ausbau  des  Handelsschulwesens  erschwert. 
Vom  kaufmännischen  Fachwis-en  im  engeren 
Wortsinn   ist    verhältnismäßig   nur   ein   er- 

heblich kleinerer  Teil  im  Unterricht  lehrbar 
als  etwa  beim  gewerblichen  Fachwissen,  und 
es  handelt  sich  vielfach  nur  darum,  neben 
der  Ueberlieferung  der  Handelstechnik  die 
allgemeinen    Kenntnisse    des    Wirtschafts- 

lebens,  des   Rechtslebens,   der   Geographie, 
des   Sprachunterrichts   als   Voraussetzungen 
der  kaufmännischen  Tätigkeit  in  der  dem 
Kaufmann  notwendigen  Ausführlichkeit  und 
Spezialisierung    zu    übermitteln.       Deshalb 
zeigt  sich   das  kaufmännische   Unterrichts- 

wesen vielfach  auf  das  engste  mit  dem  all- 
gemein   bildenden    Schulwesen    verbunden, 

und  es  gibt  kaum  eine   Spielart  der  Ver- 
bindung von  allgemein  bildenden  Fächern 

und     kaufmännischen     Unterrichtsgebieten, 
die  nicht  bereits  in  einer  Handelsschulart  ver- 

wirklicht oder  deren  Verwirklichung  wenig- 
stens vorgeschlagen  wäre.     Deutlich  heben 

sich  die  unterste  und  die  oberste  Stufe  des 
Handelsunterrichts  von  einer  breiten,  außer- 

ordentlich mannigfaltigen  Mittelschicht  ab. 
Die   kaufmännischen   Fortbildungsschu- 

len   (Lehrlingsschulen)    treten    neben    die 
Lehrzeit  oder  die  praktische  Berufsausübung 
als  Ergänzung  und  Ersatz  des  dort  fehlenden 
Bildungserfolges.       Und    wo    eine    Lehrzeit 
unbekannt   ist   (Amerika),    bildet   sich    ein 
privates  oder  öffentliches  Unterrichtswesen 
aus,   das   die   elementaren   Fertigkeiten   in 
kurzem  Lehrgang  vermittelt.  Die  Handels- 

hochschulen und  ihnen  ähnliche  Einrich- 
tungen wollen  der  höchsten  Stufe  kaufmänni- 

schen Personals  sei  es  nach  bestandener  Lehr- 
zeit, sei  es  als  Vorbereitung  auf  sie  oder  als 

wenigstens   teilweiser   Ersatz   höhere   kauf- 
männische Bildung  bieten.    Und  dazwischen 

liegen  die  unendlich  vielen  Einzeltypen  der 
irgendwie  benannten  Handelsschulen,  die 
bald  fast  ausschließlich  allgemein  bildenden 
Charakter  tragen,  bald  wieder  nur  Fachwissen 
vermitteln.     Sie  alle  haben  es  zu  tun  mit 
Schülern,  die  noch  nicht  in  die  kaufmännische 
Praxis  eingetreten  sind,  die  aber  für  diese 
eine  ihre  künftige  Arbeitsleistung  besonders 
berücksichtigende    Vorbereitung   empfangen sollen. 

Die  Ansichten  der  Kaufleute  und  Schul- 
männer über  das  mögliche  und  wünschenswerte 

Maß  von  allgemeiner  und  Fachbildung  auf  den 
verschiedenen  Stufen  des  Unterrichts  und  für  die 
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verschiedenen  Altersklassen  gehen  auseinander. 
Die  Zeitdauer  des  Schulbesuchs  und  das  Lin- 
farittsalter  der  Schüler  sind  ganz  verschieden. 
Die    deutsche    Realschule    und    Oberrealschule 
stellen  eine  Schulform  dar,  welche  /war  nur  all- 

gemein   bildende    Fächer    vermittelt,    aber    doch 
fl«  besondere  Vorbildungsanstalt  für  Geschäfts- 

leute angesehen  werden  kann.  Dann  kommen 
Schulen  wie  die  österreichischen  Bandeisreal- 

schulen, die  belgischen  Athenäen,  die  franzö- 
sischen Bcolea  de  commerce  supeneures,  die 

bayerischen  Realschulen  mit  Randeisabteilungen, 
die  sachsischen  öffentlichen  Bandelslehranstalten, 
die  ainerikanischcii  bigh  Bchools;  sie  alle  liehallen 
zwar  allgemein  bildende  Fächer  unter  Hervor- 

hebung des  für  die  künftige  Berufstätigkeit  wich- 
tigen Stoffs  bei,  aber  stellen  eigentlichen  Ban- 

delsunterricht  neben  sie  und  widmen  ihm  bis 
zur  Hallte  der  Unterrichtsstunden.  Bndlich  sind 
dann    die    eigentlichen    Handelsfachschulen    zu 
nennen,   welche   die   allgemein   bildenden    Fächer 
kaum  noch  berücksichtigen,  Bondern  den  ganzen 
Unterricht  lediglich  mit  Rücksicht  auf  den  für  den 
künftigen  Raufmann  notwendigen  Wissensstoff 
erteilen,  wie  das  bei  den  Bächsischen  einjährigen 
Handelsfachldassen  und  vielen  amerikanischen 
Unterrichtsanstalten  der  Fall  ist.  Es  läßt  sich 
nicht  für  alle  Linder  ein  allgemein  gültiges 

a  des  kaufmännischen  Dhterrichtswesens 
aufstellen,  weil  die  nationalen  Voraussetzungen, 
wie  wir  sie  oben  übersichtlich  zusammenzustellen 
versuchten,  zu  verschieden  Bind.  Aber  es  i^t 
wünschenswert,  dafi  die  drei  hier  grundsätzlich 
f|  .denen  and  -ich  deutlich  voneinander  ab- 

oden  Gruppen  der  Portbildungsschnien, 
lelssehulen    und    Handelshochschnlen    ver- 

.  ■  Felden  einer  bestimmten  Schul- 
form  ze'^'t   sidi   dadurch,   daß  ungeeignete  Ele- 

:  einer  höheren,  für  sie  nicht  passenden 
[form  überwiegen  und  vielfach  zweifelhafte 

Privat  Unternehmungen    die    empfundene    Lücke 
aufzufüllen  versui 

5.   Die   Gewinnung   der    Lehrkräfte   ist 

lur  die  zweckmäßige  Gestaltung  des  Unter- 

richt ■  • !    !;•  deutung,  BtöBt   aber 
auf  Schwierigkeiten.   .Mit  Erfolg  tätige  prak- 

iben  vielfach  keine  Nei- 
.  Ifl     oder     I   I  beM 

lieb  dem    Unterricht    ZU  widmen;    wenn 
ll  ihnen  leicht  die  Kunst  <le> 

1  In  der  ■  »heiterte 
d    aber   alt    Lehrkräfte   nullt 

empfehlenswert.     Berufsmäßige   Lehrt  1 
den  ermangeln  da- 

n  Kenntni 
rird  für  die  weitere  Ausbild 

die 

dum.'  von  Handel  - ■ 

für  ihr»-  '1  . I  ortbildungsechulen,  mit 
. 

■ 

jllfer 

tellung  auf.    \\  ■ 

anderen  Lehrern  loste  Gehälter  mit  Pensions- 
berechtigung und  Hanterbliebenenvereorgung 

gewährt  werden,  muß  zur  Gewinnung  guter 
Kiiilte  zum  mindesien  eine  Gleichstellung 

der  Handelsleiter  mit  jenen  erfolgen.  Da- 
mit steigen  die  Kosten  des  Schulwesens  sehr 

wesentlich,  Innerhalb  der  Standesbewegung 
der  Lehrerschaft  bildet  sieh  eine  besondere 

Gruppe  zur  Vertretung  der  besonderen  In- teressen der  Handelslehrer. 
6.  Die  Methodik  des  Unterrichts  an 

den  Handelslehranstalten  sieht  in  enger 
Wechselwirkung  mit  derjenigen  für  andere 

Schulen.  Aber  aus  der  Eigenart  des  Unter- 
richtsstoffs und  der  Schüler  ergeben  sich 

besondere  Aufgaben,  so  daß  hier  ein  stetes 
Vertiefen  und  Fortschreiten  zu  beobachten 
ist.  Als  Teil  der  Privatwirtschaftslehre  muß 

eine  gründliche  Durchforschung  des  Handels 
einsetzen,  die  zur  Ausbildung  der  sog. 
Handelswissenschaften  führt.  Das  an  sich 

berechtigte,  auf  den  verschiedenen  Stufen 
der  Eigenart  der  Schüler  anzupassende  Stre- 

ben nach  Anschaulichkeit  und  Vermittlung 
unmittelbar  verwertbarer  Fertigkeiten  kann 
leicht  zu  weit  getrieben  werden,  wie  z.  B. 
in  den  Können  dv^  Uebungskontora.  Die 
Schaffung  eines  eigenen  I  laiideldchrcrstandcs 

wird  erst  die  gesicherte  Grundlage  für  die 
vollständige  Lösung  dieser  Aufgäben  geben, 
die  Schaffung  einer  durch  Forschung  und 

Lehre  vertieften  Literatur  gehl  damit  Hand 
in   Hand. 

7.  Die  Kosten  dv^  kaufmännischen  Unter- 
richtswesens werden  nur  zum  Teil  durch 

die  von  den  Schülern  zu  zahlenden  Schul- 

gelder aufgebracht.  Da  wo  d^y  Betrieb  ̂ ^ 

Bandelsuntei richte  Gegenstand  freier  Er- 
werbstätigkeit    ist,    müssen    allerdings   die 
Zahlungen  der  Schüler  nicht   nur  die  Kosten 
decken,   Hindern  auch   einen   Gewinn   für  den 

Unternehmer  abwerfen.    Indes  dies  Prinzip 
nirgend    eine    ausreichende    Grundlage 

lur  die  volle  Ausgestaltung  eines  allen  An- 
forderungen entsprechenden  Schulsystems 

orden.  Vielmehr  sind,  entsprechend  den 
Erfahrungen  auf  dem  Gebiel  des  allgemeinen 
Unterrichts,  vollkommene  Leistungen  auf  die 
1  lauer    nur    dort    erreicht     winden,    WO    die 

Öffentlichen   Gewalten  oder  die   Stiftungen 
in  erheblichem  Maße  Büttel  für  den  Handels- 
unterricht  zur  Verfügung  gestellt  haben. 

Dil  •   finanziellen  Beiträge  in  bi  ondart  des 
■ .  meinden  odei    Bandelakammern 

sind  dann  vielfach  an  die  Bedingung  geknüpft 
•  11,    dafi    bestimmte    ürun  den 

Unterrichubetrieb    befolgt    werden.    Aul n  Preußen, 

die   l  bfllcf 
in  di  •  reii  ht  worden,   In  welchen 

bulgeldei  erhob«  n  werden 
können,  ist  in  den  einzelnen  Ländern  sehr  Ver- 

den.     DaiM  1  wu  b   •■  wi  li  bem 
überhaupt  auch  m  &                  d  bildenden  An- 
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stalten  Schulgeld  erhoben  wird,  eine  erhebliche 
Rolle.  Wenn  in  einigen  Schweizer  Kantonen 
überhaupt  Schulgeldfreiheit  besteht,  so  ist  es 
erklärlich,  wenn  dort  auch  an  Handelsschulen 
keine  Gebühren  für  den  Schulbesuch  erhoben 
werden  und  daher  1913  von  dem  Gesamtaufwand 

nur  17%  aus  Schulgeld  aufgebracht  wurden. 
Andererseits  lassen  sich  aber  auch  Verhältnisse 

feststellen,  in  denen  gerade  die  Handelslehran- 
stalten einen  das  übliche  Maß  weit  überschreiten- 

den Teil  ihrer  Kosten  aus  den  Zahlungen  ihrer 
Schüler  decken:  in  Sachsen  erzielten  die 

Handelsschulen  1899  83%,  1904  74%  und  1911 
allerdings  nur  noch  65%  ihrer  Einnahmen  aus 
dieser  Quelle.  Die  Möglichkeit,  in  den  öffent- 

lichen Schulen  hohe  Schulgelder  zu  erheben, 
und  die  Bereitwilligkeit,  mit  der  die  erheblichen 
Honorare  der  Privatanstalten  entrichtet  werden, 
beweisen,  daß  sich  der  erworbene  Wissensschatz 
beim  jungen  Kaufmann  sehr  schnell  bezahlt 
macht.  Im  ganzen  wachsen  die  Kosten  des 
kaufmännischen  Unterrichtswesens  mit  seiner 

Ausdehnung  und  seinen  veibesserten  Leistungen 
sehr  erheblich.  In  Sachsen  wurden  auf- 

gewendet 1884:  302000  M.,  1904:  769000  M.. 
1911:  1139485  M.  (auf  den  Kopf  des  Schülers 
in  öffentlichen  Anstalten  entfielen  in  beiden 
ersten  Jahren  93  M.,  1911:  114  M.).  In  der 
Schweiz  wurden  für  die  Fortbildungsschulen 
1892:  152000  Fr.,  1907:  559400  Fr.,  1913: 
1030434  Fr.  aufgewendet  (auf  den  Kopf  des 
Schülers  entfielen  in  beiden  ersten  Jahren  rund 

45  Fr.,  1913:  58  Fr.).  Das  ist  nur  dadurch  er- 
möglicht, daß  auch  die  Beiträge  aus  öffentlichen 

Mitteln  in  ständigem  Wachstum  begriffen  sind. 
In  der  Schweiz  wurden  aus  Bundesmitteln  1892 
erst  etwa  72000  Fr.,  1907:  663000  Fr.,  1913  aber 

1,2  Mill.  Fr.  für  das  Handelsschuiwesen  ausge- 
geben. In  Sachsen  gab  der  Staat  an  Zu- 
schüssen 1884:  13900  M.,  1904:  46900  M.,  1911: 

184250  M.  Wieweit  die  anderen  öffentlichen 

Organe  dabei  beteiligt  sind  und  wie  ihre  Be- 
teiligung gewachsen  ist,  läßt  sich  nicht  genau 

feststellen.  Tatsächlich  sind  die  von  den  Nächst- 

beteiligten aufgebrachten  Teile  der  Kosten  viel- 
fach erheblicher  als  in  irgendeinem  anderen 

Zweige  des  Fachunterrichts.  In  der  Schweiz 
betrugen  1913  die  von  Kantonen,  Gemeinden 
und  Korporationen  aufgebrachten  Mittel  52% 
der  Gesamtausgaben,  in  Sachsen  1911  die 
Beiträge  der  Gemeinden  und  Nächstbeteiügten 

15%,  da  hier  das  Schulgeld  die  Hauptlast  auf- 
bringt. Den  Hauptteil  der  Kosten  machen  die 

Gehälter  der  Lehrkräfte  aus  und  diese  müssen 

um  so  höher  werden,  je  höhere  Ansprüche  an 
Vorbildung  und  Leistung  des  Lehrers  gestellt 
werden.  Von  den  Gesamtaufwendungen  für  die 
öffentlichen  Handelsschulen  in  Sachsen  ent- 

fielen auf  Lehrergehälter  1889  77%,  1905  67%, 

1911 70  %.  Für  die  kaufmännischen  Fortbildungs- 
schulen Preußens  schätzt  Kühne  für  1912  die 

Gesamtkosten  auf  3  Mill.  M.,  von  denen  66% 

auf  Gehälter  und  Vergütungen  entfallen;  auf- 
gebracht wurden  durch  Schulgeld  und  Arbeit- 

geberbeiträge 58%,  durch  die  Gemeinden  23%, 
den  Staat  12%,  Handelskammern,  Vereine  usw. 
7%  der  Gesamtkosten.  In  Sachsen  entfielen 
1911  von  den  Gesamtkosten  des  Handelsschul- 

wesens von  1,1  Mill.  M.  auf  Schulgeld  65%,  den 

Staat  17%,  die  Gemeinden  9%  und  die  nächst- 
beteiligten Korporationen  6%. 

III.  Der   kaufmännische  Unterricht 
in  verschiedenen  Ländern. 

I.  Deutsches  Reich. 

Nach  der  Verfassung  des  Deutschen  Reichs 
v.  ll./VIII.  1919  Art.  10,  2  kann  das  Reich  im 

Wege  der  Gesetzgebung  „Grundsätze"  für  das 
Schulwesen  einschließlich  des  Hochschulwesens 
aufstellen.  Es  bleibt  also,  auch  wenn  das  Reich 

grundsätzlich  den  Handelsunterricht  regeln 
würde,  der  Landesgesetzgebung  ein  weiter  Spiel- 

raum zur  besonderen  Berücksichtigung  lokaler 
Verhältnisse.  Damit  ist  die  Wahrscheinlichkeit 

gegeben,  daß  das  kaufmännische  Fach-  und  Fort- 
bildungsschulwesen in  der  Gesetzgebung  teil- 

weise, in  der  Verwaltung  ganz  wie  bisher  Sache 
der  einzelnen  Bundesstaaten  sein  wird.  Das 
private  Schulwesen  untersteht  nach  Art.  147 
der  Landesgesetzgebung,  und  die  bestehenden 
Landesgesetze  bleiben  also  in  Kraft.  Gegen  die 
Auswüchse  des  privaten  Sehulbetripbes  wen- 

dete sich  während  des  Weltkrieges  die  Be- 
kanntmachung des  Bundesrats  über  den  (gewerb- 

lichen und)  kaufmännischen  Fachunterricht  v. 

2./VIII.  1917  (RGBl.  S.  683)  (vgl.  darüber  Kohl- 
hepp  in  Veröff.  des  d.  Verb.  f.  d.  k.  U.  Bd.  LIV, 
Leipzig  1918,  S.  50),  an  welche  sich  eine  Anzahl 
gleichgerichteter  Ministerialerlasse  der  Bundes- 

staaten anschließen,  für  Preußen  v.  9./VIII.  1917. 
Die  Reichsgesetzgebung  hatte  bereits  in  der 

GO.  von  1869  und  dann  besonders  in  den 
Novellen  zu  dieser  von  1891  und  1911  in 

den  §§  120,  154  den  Fortbildungsschulbe- 
such geregelt.  Danach  steht  es  der  Landesgesetz- 

gebung oder  der  statutarischen  Bestimmung 
einer  Gemeinde  oder  eines  weiteren  Kommunal- 

verbandes zu,  den  Schulzwang  für  männliche  und 
weibliche  Angestellte  in  Handelsgeschäften  im 
Alter  von  unter  18  Jahren  einzuführen.  —  Auch 
da,  wo  kein  Schulzwang  besteht,  muß  der  Arbeit- 

geber solchen  jungen  Leuten,  die  für  den  Besuch 
einer  Fortbildungsschule  notwendige  Zeit  auch 
während  der  Geschäftsstunden  freigeben.  —  Nach 
Art.  145  der  Reichsverfassung  dient  der  Er- 

füllung der  gesetzlich  festgestellten  allgemeinen 
Schulpflicht  die  an  die  Volksschule  anschließende 
Fortbildungsschule  bis  zum  vollendeten  18. 
Lebensjahre.  Der  Unterricht  und  die  Lernmittel 
sollen  unentgeltlich  sein,  d.  h.  vorausgesetzt, 
daß  ein  Ausführungsgesetz  erlassen  wird  und  die 
nötigen  öffentlichen  Mittel  dafür  aufgebracht 
werden  können. 

Eine  zusammenfassende  Uebersicht  für  die 

Zeit  vor  dem  Weltkrieg  gibt  Kühne  in  Veröff. 
Bd.  LI,  1914. 

A.  Handelshochschulen. 

Um  die  Jahrhundertwende  wurden  in  ver- 
hältnismäßig kurzer  Zeit  außergewöhnliche  große 

Mittel  zur  Begründung  und  Ausgestaltung  glän- 
zender Anstalten  ohne  erhebliche  staatliche 

Unterstützung  bereitgestellt.  Es  wurden  ge- 

gründet: 1898  Leipzig,  Veranstaltung  der  Han- 
delskammer mit  finanzieller  Unterstützung  vom 

sächsischen  Staat  und  der  Stadt,  ursprünglich 

angelehnt  an  Oeffentliche  Handelslehranstalt 

und  Universität,  1911  selbständig.  Aachen,  an- 

gelehnt an  die  Kgl.  Technische  Hochschule; 

aufgelöst  1908.  1901  Köln,  städtische  Anstalt,  be- 
gründet auf  eine  Stiftung  G.  v.  Mevissens  und 

Frankfurt  a.   M.  (Akademie  für  Handels-  und 
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Sozialwissenschaften),  Stiftung  mit  Unter- 
stützun?  der  Stadt  und  der  Interessenten:  letz- 

tere beide  jetzt  als  „Wirtschafte-  und  sozial- 
wissenschaftliche  Fakultäten"  den  1919  and  1914 
gegründeten  Dniversit&ten  eingegliedert  1906 
Berlin,  Einrichtung  der  „Korporation  der  Kauf- 

mannschaft", jetet  Handelskammer.  1908  Mann- 
heim, nun  München,  1914  Königsberg,  Auf- 

Dahmebedingung  überall  Besitz  das  Einjährig- 
PreiwilligenrZeagnissea  und  Ahlegang  der  kauf- 

männischen Lehrzeit  Stodiendaaer  auf  4  Se- 
mester   berechnet    mit   shschliefiender   Diplom- 
firttfung;  akademische  Unterrichteform  mit  Lern- 
reiheil  in  Vorlesungen  und  Seminarien.  Starke 
Betonung  dei  Unterrichte  in  Volkswirtschaft 
und  Reobtelohre  bei  allmählichem  Ausbau  der 
llandelswissensehafteii.       Ausbildung   von    Han- 
delslehrern.  Ursprungücb  Ahschlußtttel:  Diplom- 

kaufmann; jetzt  Doktorpromotion  in  Krankfurt 
und  Köln,  daher  Bestrebungen  auf  Einführung 
der  Dr. -Prüfung  an  den  anderen  Hochschulen, 
Aabnliehe   Bestrebungen   des  Kolonialinstitute, 
jetzt   Universität,  in   Hamburg. 

Besuch  der  Handelshochschulen  SS.  1920. 

Studi erende Sonst. Hörer 

in. 

w. 
in. 

w. 

ig   
Köln1)   
Frankfurt   a.   IL1) 

818 
1850 
1642 

17 

247 

121 

99 

798 
426 

1 

941 

117 

Berlin   
Mannheim     .    .    . 

1049 

396 

104 

17 

1259 

1405 

195 

München    .... 
... 

469 

7":
 

39 

1  t 
 ' 

251 
160 

40 

59 ...          ... 

02y4 

559 

439» 

1.553 

Gegenüber  einer  erheblich  geringeren  Be- 
sucherzahl vor  dem  Weltkrieg  stellt  eine  Zahl 

von  rund  6900  Stud.  der  Handelshochschulen 
eine  Inflation  dar,  die  nur  zum  Teil  auf  die  An- 

stauung während  der  Kriegsjahre  zurückgeführt 
werden  kann,  zum  größeren  Teil  als  Ueberfül- 
lung  erklärt  werden  muß. 

B.  Handelsfach-  und   Fortbildungsschulen. 

1.  Preußen.  Handelst  achschul  wesen  ur- 
sprünglich schwach  entwickelt,  weil  die  Real* 

anstauen  (1918:  sechsklassige  Realschulen,  183 
Anstalten  mit  34026  Schülern,  Realgymnasien, 
43  mit  6393,  neunklassige  Realgymnasien,  210 
mit  G1337,  und  Oberrealschulen,  121  mit  48487) 
als  Vorbereitungsschulen  für  den  gewerblichen 
Beruf  galten,  und  den  Handelsfachschulen  unter 
bestimmten  Voraussetzungen  wohl  die  Berech- 

tigung zum  Einj.-Freiw.-Dienst,  aber  nicht  das 
Reifezeugnis  zuerkannt  wurde.  So  erzielten  viele 
tastende  Versuche  der  Kaufmannschaft  und  der 

Gemeinden  in  der  Regel  keino  großen  zahlen- 
mäßigen Erfolge.  Die  Periode  der  Versuche  scheint 

abgeschlossen  durch  die  vom  Handelsministerium 
durch  Erl.  v.  8./IV.  1910  veranlaßte  Einfüh- 

rung zweier  Normaltypen,  welche  sich  bald  in  der 
Praxis  durchsetzten:  der  Handelsschule  mit 

1—2 jährigem  Kursus  für  junge  Leute  mit  ab- 
geschlossener Volksschulbildung  (1919  74  An- 

stalten mit  2000  m.,  7  000  w.  Schülern),  und 

der  höheren  Handelsschule  mit  1  —  2 jährigem 
Kursus  für  Schüler  mit  der  Berechtigung  zum 

Einj.-Freiw.-Dienst  oder  ähnlicher  gehobener 
Vorbildung  (1919  35  Anstalten  mit  000  m., 
1200  w.  Schülern).  Innerhalb  der  Reichsschul- 

reform wird  vielleicht  eine  Neuregelung  der  Be- 
rechtigungen auch  für  diese  Schulen  eintreten. 

Kaufmännische    Fortbildungsschulen    in    Preußen. 

l-.i.j 

1     1906 
1916 

Davon 
mit  Staate- 
Euschufi männl. 

Schüler 
weibl. zus. 

mit  Schulpflicht     .... 
ohne                        .... 39 

118 
276 

58 

334 

378 

50 

428») 

271 
7 

278 

482XO 
5303 

53513 

23476 

■ 

71686 

12091 

83777 

lieh  837  Lehrer  und  73  Praktiker,  nebenamtlich  23*7  Lehrer  und  807 
Praktiker. 

KauL  ehulen  be- 
ir  in 

Ott  wurden 
•  11,  Haiuielskaiamern  und  Vereinen,  1 

mit  S    .  .  -erhalten.     Auch  hier 
hat  du  Hi  beitliehkeit 

»irkt      Die   Schulpolitik  des  mit  dl 
■    Linde-/  hat 

wesentlich  zu  eil  besseren  finan- 
ziellen Au 

. 
laMaWHetslieh  auf  der  'irum)   .  licht- 1911. 

. 
Stimmungen  vom  1.  VI.  191]    Ql  .'.ung 
und    Lehrpliae    kaulman.M  ribildungs- 

schulen     erl.is-.cn.      1981    hat    das    (.'ewcrbe-    und 
Handelslehrer  •Diensteinkommengasete  die  recht- 
lieiieu  Verhältnisse  der  Lehret  Dan  geordnet  und 
eine   gesel  liehe    Grundlage    tur    die    Sehulbei« 

und  die  Bewilligung  der  Btaatesusnbfleae 
"..  tur  den  Kopl  dei  Schulart)  geschaffen. 

>)  Stud.    der    wirtsch.     u.  I '.ikul- 
uiv. 

tufierdem  Gasth  rei  m.  181,  w.  Ib. 
■   I   kaufm.   Fachkla- •■.•n   all   172 

■  hui'-n  im •  den 

baten  (mit   mehr  als 
i   Untarrieht  wöchentlich)  mit  41<>  Klasson, 

1011   maiinl.  und  12210  weibl.  Schub-n,. 
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noch  in  Berlin-Schöneberg  (1907),  Frankfurt 
a.  M.  (1903)  und  Köln  (1897),  private  (mit  Be- 

rechtigung) in  Altona,  Berlin,  Osnabrück.  Die 
Bestellung  besonderer  Fachmänner  als  G  e  w  e  r  b  e- 
schulräte  bei  den  Regierungen  hat  den  Aus- 

bau wesentlich  gefördert. 
2.  Bayern.  Oeffentliche  Handelsschulen  mit 

Tagesunterricht  (seit  1864)  sind  die  18  an  den 
Realschulen  bestehenden  2  jährigen  Handels- 

abteilungen und  4  selbständige  Handelsschulen. 
Oeffentliche  Anstalten  sind  auch  die  kaufmän- 

nisch-gewerblichen Fortbildungsschulen  an  den 
Realschulen  und  die  selbständigen  kaufmännisch- 

gewerblichen Fortbildungsschulen.  Daneben  be- 
stehen 6  Privathandelsschulen. 

3.  Sachsen.  Früh  ausgebildetes,  für  Deutsch- 
land vielfach  vorbildlich  gewordenes  Unterrichts- 

wesen: Handelshochschule  Leipzig;  13  öffent- 
liche Handelslehranstalten  mit  Tagesunterricht 

(seit  1831)  zur  Vorbereitung  für  den  Eintritt  in 
die  kaufmännische  Arbeit  und  Lehrlingsab- 

teilungen für  die  bereits  in  Berufsausübung  Be- 
griffenen; 1911:  45  Lehrlingsschulen  (Fort- 

bildung); 8  Privatanstalten.  Gesamtschülerzahl 
1911:  10068.  Gesamtaufwand  der  öffentlichen 
Anstalten  1884:  302121  M.,  1904:  721400  M., 
1911:  1139485  M. 

4.  Uebrige  Bundesstaaten.  Die  Entwicklung 
des  kaufmännischen  Unterrichts,  namentlich  des 
Fortbildungsunterrichts  ist  in  neuester  Zeit 
eine  lebhaftere  geworden.  Neuere  Zusammen- 

fassungen sind  nicht  vorhanden.  Für  1907  vgl. 
die  Angaben  im  Hdw.  d.  St.  3.  Aufl.  Bd.  V 
S.  344.  Für  1910  die  Zusammenstellung  von 
Kühne  in  Schriften  der  Ges.  f.  soziale  Reform 
IV,  7,  1912  S.  53. 

II.  Ausland. 

1.  Belgien.  Früh  entwickeltes  Handelsschul- 
wesen auf  allen  Stufen  des  Unterrichts,  gefördert 

durch  staatliche  Unterstützungen.  Besondere  Be- 
tonung des  Diplom-  und  Titelwesens  mit  Berech- 

tigungen unter  besonderer  Berücksichtigung  des 
Konsulardienstes.  Kaufmännischer  Unterricht  an 
Schüler  der  Volksschulen  und  höheren  Unterrichts- 

anstalten neben  den  allgemeinbildenden  Fächern; 
außerdem  frei  entwickelter  Fortbildungsunter- 

richt; mannigfaltige  Veranstaltungen  auf  der 
Stufe  des  höheren  Handelsunterrichts  in  selb- 

ständigen Anstalten  und  in  Anlehnung  an  Hoch- 
schulen. Für  den  höheren  kaufmännischen 

Unterricht  war  bedeutsam  das  1853  begründete 

Institut  sup^rieur  de  commerce  d'Anvers,  eine 
Staatsanstalt  mit  dreijährigem  Kursus  für 
16jährige  Schüler,  nach  deren  Muster  ähnliche 
Anstalten  in  Lüttich  und  Mons  gegründet  wurden, 
während  das  Institut  St.  Louis  in  Brüssel  zwei 
Jahrgänge  hat.     Endlich  bestehen  die  Sections 

des  sciences  commerciales  et  consulaires  an  den 
Universitäten  Lüttich,  Gent  und  Löwen  und 
die  Ecole  de  commerce  an  der  Universität 
Brüssel. 

2.  Frankreich.  Staatliche  Unterstützung  des 
Handelsschulwesens  teils  unmittelbar  durch  jähr- 

liche Zuschüsse  an  die  Schulen,  teils  mittelbar 
durch  Gewährung  von  Stipendien  und  Freistellen 
an  die  Schüler.  Hochschulähnlich  die  Ecole  des 
hautes  6tudes  commerciales  (1881  gegründet  von 
der  Handelskammer)  mit  2  jährigem  Kurs,  sowie 
die  Ecole  libre  des  sciences  politiques,  beide 
in  Paris.  Fachschulen  ähnlich  unseren  Handels- 

anstalten: 6coles  superieures  de  commerce  für 
15jährige  Schüler  mit  2jährigem  Kurs  und 
6coles  pratiques  de  commerce  et  d'industrie  für 
12jährige  Schüler  mit  3jährigem  Lehrgang. 
Außerdem  freier  Fortbildungsunterricht,  der  von 
Handelskammern,  Berufs-  und  freien  Vereinen 
unterstützt  wird,  und  einige  private  Handels- 
schulen. 

3.  Schweiz.  Unterstützung  seitens  des  Bundes 
seit  1891  (1907:  663000  Fr.,  1913:  1192950  Fr.). 
Infolgedessen  starke  Entwicklung  des  bereits  vor- 

handenen, vielfach  als  vorbildlich  gerühmten- 
Unterrichtswesens.  Hochschulausbildung  durch 
Lehrstuhl  für  Handelswissenschaften  an  der  Uni- 

versität Zürich  (1903)  und  an  den  anderen  Uni- 
versitäten. Höhere  Ausbildung  durch  Handels- 

hochschule St.  Gallen  (gegr.  1899).  Drei-  bis 
fünfjährige  Handelsschulen  für  14jährige  Schüler. 
Fortbildungsschulen,  z.  T.  vom  Schweizerischen 
Kaufmännischen  Verein  organisiert.  Außerdem 
Verkehrs-  und  Verwaltungsschulen  (s.  unten- 

stehende Uebersicht). 
4.  Italien.  Erst  um  1900  von  Handelskammern 

und  Gemeinden  mit  Staatsunterstützung  ausge- 
bautes Handelsschulwesen.  Wenige  Fortbil- 

dungsschulen auf  freier  Grundlage  (scuole  serali 
di  commercio).  Berücksichtigung  der  Handels- 

fächer in  den  Realanstalten:  niedere  Stufe  mit 
dreijährigem  Lehrgang  scuole  teeniche  con 
indirizzo  commerciale,  höhere  Stufe  im  An- 

schluß daran  mit  vierjährigem  Lehrgang:  isti- 
tuti  teenichi.  Seit  1902  Gründungen  von  12 
besonderen  Handelsschulen  (Scuole  medie  dei 
studi  applicati  al  commercio)  für  Schüler,  die 
eine  niedere  Schule  absolviert  haben,  mit  vier- 

jährigem Lehrplan,  daneben  Privatanstalten. 
Die  höchste  Stufe  stellen  dar  die  scuole  superi- 
ori  di  commercio  in  Venedig,  Genua  und  Bari, 
unterhalten  von  Staat,  Provinz,  Gemeinde  und 
Handelskammer,  mit  3-  bis  5 jährigem  Kursus 
für  16jährige  Schüler;  ferner  Scuola  superiore 
an  der  Scuola  media  zu  Rom  mit  drei-  bis  fünf- 

jährigem Kursus;  endlich  die  als  Stiftung  be- 
gründete universitä  commerciale  Luigi  Boc- 

coni  in   Mailand   (gegründet   1902)    für   Absol- 

1913 Zahl Gesamt- ausgaben Fr. 
Bundes- beiträge 

Fr. 
Schulgelder 

Fr. 
Zahl  der 
Schulen 

Kaufm.  Fortbildungsschulen.   .   . 

37 
119 

7 

2 133 169 1030434 

335io5 578260 

390075 

94529 
343076 

218501 

3S7921) 

4637 

1765S 

604 

x)  Einschreibgebühren.  —  Vgl.  das  kaufm.  Bildungswesen  in  der  Schweiz,     Zürich  1914. 
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venten  einer  höheren  Schule  mit  Ijähriger 
Studiendauer. 

5.  Oesterreich  alten  Umfangs.  Der  früh 
entwickelte  kaufmännische  Fachunterricht  in 
Oesterreich  war  durch  eine  in  neuerer 

Zeit  besonders  betriebene  staatliche  Be- 

einflussung einerseits  finanziell  gekräftigt,  an- 
dererseits einheitlich  gestaltet.  Es  bestanden 

1906:  ai  2  Lehranstalten  mit  hochschulartigem 

Charakter  (Exportakadeniie  des  k.  k.  Handels- 
niu-euins  in  Wien  und  Scuola  Kevoltclla  in 

Triest,  b)  höhere  (vierklassigo)  Handelsschulen 

(tue  alteren  mit  dem  Titel  „Handelsakademie") 
mit  der  Berechtigung  für  den  Einjahrig-Frei- 

willigen-Dienst: .'>  staatliche,  bs  andere  öffent- 
liche. 2  private;  c)  EWeiklassige  Handelsschulen: 

staatliche   5,   andere   öffentliche   fiO,    private   20; 

d)  Handelslehrkurse:  staatliche  3,  andere  öffent- 
liche 36    private  36;   el    Portbildungsschulen: 

tliehe  6,  andere  öffentliche  l'Jl.  —  Zusammen 
313  Schulen  mit  38490  Schülern.  Außerdem 

sind  Kurse  für  die  Ausbildung  verschiedener 
Art-Ti   von    Handelslehrern   eingerichtet.      Der 
Staat  erhalt  eigene  and  unterstützt  regelmäßig 

ander.-     Si  hub-n.  l'.ins     waren     ausgeworfen 
1 1  l.'.'.'i h  1  Kr.  Besonders  entwickelt  ist  die  Ver- 
leihnne  von  Stipendien  für  Handelslehrer  und 
ehemalige  Handelsschüler  zu  Auslandsreisen. 

6.  England.  Die  Bewegung  zur  Schaffung 
eines   besonderen   kaufmännischen   Unterrichts- 

•  -  beginnt  etwa  1888,  wird  aber  erst  in. Fahre 
r  lebhafter  und  ist  ein  Ergebnis  der  Erörte- 

rung der  Frage,  aus  wel  inden  die  englische 
Handelsvorherrschaft  ins  Wanken  gekommen  ist. 
Man    sriiiL'    dabei    mehr    auf    die    Stärkung    der 
modern  *ide  in  den  allgemein  bildenden  Schulen 
und  auf  die  Einfügung  von   Handelsfächern  in 
den  allgemeinen  Unterricht  als  auf  die  Schaffung 

•  Handelsschulen  ans.    Bei  der  großen 
iischen  Schulwes*  1     n  Lrd    owohl 

in  den  Tagesvolksschulen  und  den  Abendfort1 
bildungsschulen,  als  auch  in  den  höheren  Schulen 
die   Beröcksichtigung  der   Handelsfäcber  durch 
die  lokalen  Schafbehörden  ermöglicht.    Daneben 

"i  commerce  all  b<  ondere  Ab- 
teilai  grammar  schools,   modern  side, 

■    I  ollege  in  Main ' 
h  der  Hochschule  nähert,  von 
und  ab  selbständige  Anstalten. 

1    rtbildung    1  hulen  mit 

ausschlief .  .  hunterricht    lind    Bvening 
oai  b  dem  bahnbrechenden 

'.ulwat    von    We-t    Riding 
ol    1  Stellung   der 

den  nehmi  n  die  London  School 

Ol  e  und  die  l'a- 
culty  |  •  mingham 
ein.  froher    ausgebildete 

liuleinrich- 

■  imte   l'iu- 

.liung 

.rki. 

7.  Vereinigte  Staaten    von   Amerika,      llas 

hat I 
I 

E
i
 

• 
nach  dem  Nam 
runi  Teil  nach  di 

nehmungen  organisiert.  Von  den  Schülern  vor 
Eintritt  ins  (Seschäftsleben  besucht,  gewähren 
sie  in  etwa  einjährigem  Kurs  eine  rein  fachliche 
Ausbildung  in  Buchhaltung,  Korrespondenz, 

Stenographie  und  Maschinenschreiben,  und  be- 
halten auch  unter  der  neuesten  Entwicklung 

des  Schulwesens  ihre  Bedeutung.  Die  erste 
erfolgreiche  Bewegung  zu  höherer  kaufmän- 

nischer Bildung  geht  auf  der  Stufe  der  Colleges 
vor  sich  und  schafft  nach  dem  Vorbilde  der 

W haiton  School  of  Finance  and  Economy  an 

der  University  of  Pennsylvania,  (gegr.  1881,  er- 
weitert 1895)  eine  ganze  Anzahl  von  Handels- 

abteilungen an  dieser  höchsten  Schulart  des 

Landes  (so  an  der  University  of  Wisconsin,  Cali- 
fornia, Chicago,  Michigan,  Illinois,  Vermont,  Dar- 

mouth  College),  während  die  Universitäten  wie 
Harvard,  Yale,  Columbia,  Cornell,  John  Hop- 

kins u.  a.  wenigstens  durch  Schaffung  besonderer 

Vorlesungen  den  Bedürfnissen  künftiger  Kauf- 
leute entgegenkommen.  Aehnlich  wie  in  England 

geht  die  Bewegung  auch  auf  die  Vermehrung 
der  Kealanstalten  neben  den  klassisch  gerichteten 
höheren  Schulen  und  will  zum  Teil  einen  wahl- 

freien oder  obligatorischen  Unterricht  in  den 
Handelsfächern  mit  den  bestehenden  allgemein 
bildenden  high  schools  verbinden  (z.  B.  an  der 

Philadelphia  Central  High  School),  teils  besondere 
commercial  schools  errichten.  Solche  bestehen 
bereits  in  mehreren  Städten  mit  4— 5jährigen 
Kursen. 

Literatur:  Diabai  n.  Zolger,  Das  kommerziell 
Bildungswesen  der  europäischen  und  außer- 

europäischen Staaten.  Im  Auftrage  des  A-.  k. 
österreichischen  Ministeriums  für  Kultus  und 

'Unterricht  nach  amtlichen  Quellen  herausgegeben, 
11'/.//  1908—1908,  ■'■  Bde.  (darin  eingehench 
Literaturnachweise).  —  /■■  f.  das  ges.  kaufm. 

Unterrichtsuesen,  Leipzig  seit  1898.  —  Ver- 
öffenti.  des  deutschen  Verbandes  für  das  kauftp. 

Unterrichtswesen,  Leipzig  seit  1896.  —  Simmi, 

Die  Fachbildung  des  /'/■.//./>'.  Gewerbe-  /"/•' HandeUstandes  im  18.  .<.  19.  Jahrh.,  Berlin 

—  Kahler,  Das  mittlere  und  niedert  ;/.//-.  und 
kaufin.  Unterrichtsu/esen  in  Lexis,  Das  Unter- 

richtswesen im  Deutschen  Reich,  /t.  ..  ■  ■•  Ber* 
lin  um.',.  —  liiiaithf.  Volksw.  Studien  Ober 
das  deutsche  Unterrichtswesen  in  ,yFestgaben  für 

[dolf  lt.///».  /•■,  Leipzig  1906.  —  /'./<"/■. 
II..  studiert  ///•///  auf  der  HandelshochschuU  f 

Stuttgart  1908.  —  Dermelbe,  Volkswirtschaft 
und  Unterrichtswesen  (Rektoratsrede),  Greifswald 

/.•/  in.  /  uklopädisehes  Handbuch  der 

/■  lufi-,   Langensalza  1906  (besonders 
11     delsschulen). —  Verwaltung*- 

beriehtt    des   kgl.   /-■  gewerbeamte,    I. 
1.    /;//;.    —    Das    privat*    HandelsschuU 

■  n  Gi  ttalt  /..  '.-f   I  ■•.  11  /./•/./'  n 
'.  1  >.       chrifl  '• 

Handelsiel  •     <i    /;..<  </M. 
Handel    «»-/    Handelspolitik,  1 

StU  //"        /.'•'-<  '<•  ''.    N  \tionai- 

11 
i  .    Bom  i"  1 .     1  '       Gewerb- I 

/.  './/•  .1//./../. 
/,        /.,/       ./.  X 

II  .     h  n/i/i  ;  . 
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Kaufmannsgerichte 
s.  Gewerbes:erich.te. 

Kautionsversicherung 

s.  Versicherungszweige,  kleinere. 

Kautz,  Julias, 
geb.  am  5./XI.  1829  zu  Raab,  studierte  in  Pest 
und  Leipzig  und  wurde,  nachdem  er  zuerst  an 
den  Rechtsakademien  in  Preßburg  und  Groß- 
wardein,  dann  an  dem  neu  organisierten  Poly- 

technikum in  Ofen  gelehrt  hatte,  1862  zum 
ordentlichen  Professor  der  politischen  Oekonomie 
und  des  Staatsrechts  an  der  Pester  Universität 
ernannt.  Im  Jahre  1883  wurde  Kautz  Vize- 

gouverneur der  Oesterreichisch-Ungarischen 
Bank.  Infolge  seiner  Ernennung  zum  Gouver- 

neur dieser  Bank,  im  März  1892,  legte  er  seine 
Professur  nieder.  Anfang  1900  trat  er  als  Gou- 

verneur der  Bank  in  den  Ruhestand.  Er  starb 
am  27./III.  1909  in  Budapest. 

Kautz  veröffentlichte  an  staatswissenschaft- 
lichen Schriften  a)  in  Buchform:  Theorie  und 

Geschichte  der  Nationalökonomik.  Propyläen  zum 
volks-  und  staatswirtschaftlichen  Studium.  In 
deutscher  Sprache.  2  Teile:  1.  Teil:  Die  Na- 

tionalökonomik als  Wissenschaft,  Wien  1858. 
2.  Teil:  Die  geschichtliche  Entwicklung  der 
Nationalökonomik  und  ihrer  Literatur,  Wien 
1860.  —  Politika  vagy  orszägäszattan,  tekin- 
tettel  a  k6t  müvelt  vilägnüsz,  ällamintöz- 
mönyeire.  In  ung.  Sprache  in  Pest  erschienen 
1862.  (Politik  oder  Staatswissenschaftslehre,  mit 
Beziehung  auf  die  staatlichen  Einrichtungen 
der  zwei  zivilisierten  Weltteile);  3.  Aufl.  Buda- 

pest 1876.  [Mit  dem  großen  Preise  der  ung. 
Akademie  gekrönt.]  —  A  Nemzetgazdasäg-  es 
Pönzügytan  rendszere.  (System  der  Volkswirt- 

schaft und  der  Finanzwissenschaft.)  3  Teile. 
Mehrere  Auflagen  in  ung.  Sprache,  5.  Aufl., 
Budapest  1890.  —  A  nemzetgazdasägi  eszmök 
fejlöd^si  tört^nete  £s  befolyäsa  ä  közviszonyokra 
Magyarosrzägon,  Pest  1868.  [Von  der  ung. 
Akademie  preisgekrönt.]  Ein  Auszug  dieses 
Werkes  ist  in  deutscher  Sprache  erschienen 
unter  dem  Titel:  „Entwicklungsgeschichte  der 
volkswirtschaftlichen  Ideen  in  Ungarn  und 

deren  Einfluß  auf  das  Gemeinwesen",  Budapest 
1876.  —  Nemzetgazdasagunk  6s  a  vämpolitika 
(Ungarisch),  Pest  1868.  (Unsere  Volkswirtschaft 
und  die  Zollpolitik.)  [Von  der  ung.  Akademie 
der  Wissenschaft  preisgekrönt.]  —  A  tärsuläsi 
int6zm6nyek  a  nemzetgazdasägban  (Ungarisch). 
(Die  sozialen  Institutionen  in  der  Volkswirt- 

schaft), Budapest  1880.  [Von  der  ung.  Akademie 
preisgekrönt.] 

b)  Außerdem  in  ungarischer  Sprache  Ab- 
handlungen und  Aufsätze:  a)  Ueber  die  Gesetze 

der  Städtebildung;  b)  über  die  neuesten  Rich- 
tungen in  der  Staats-  und  Gesellschaftswissen- 
schaft; c)  über  Steuer-  und  Staatsschuldwesen; 

d)  über  die  Betriebssysteme  der  Landwirtschaft; 

e)  über  das  Prinzip  der  Staatswirtschaft  und 
die  Anfänge   der   sozialistischen  Finanztheorie; 
f)  über  währungspolitische  Fragen;  g)  über  die 
Statistik  des  Finanzwesens  der  europäischen 
Staaten  in  den  Editionen  der  ungar.  Akademie 
der  Wissenschaften,  dann  in  denFachzeitschriften: 

„Nemzetgazdasägi  Szemle"  (Volkswirtschaft- 
liche Revue),  „Gazdasägi  Lapok"  (Landwirt- 

schaftliche Blätter)  und  hauptsächlich  im  „Buda- 

pest Szemle"  (Budapester  Revue).  Endlich größere  akademische  Denkreden,  insbesondere 
über  den  Präsidenten  der  ung.  Akademie  der 
Wissenschaften  und  kön.  ung.  Justizminister 
Dr.  Theodor  Pauler,  über  den  Staatsmann  und 
Finanzminister  (und  Hegelianer)  Karl  Kerkäpoly, 
über  den  kön.  Universitätsprofessor  Dr.  Alexan- 

der Konek,  über  das  ausw.  Mitglied  der  ung. 
Akademie  Prof.  Rau  in  Heidelberg,  über  die 
historische  Methode  in  der  Nationalökonomie 
mit  besonderem  Hinblick  auf  W.  Röscher  und 
dessen  wissenschaftliche  Arbeiten  usw. 

Vgl.  über  Kautz:  Földes,  Kautz  Gyula 
eml6kezete  (Gedächtnisrede  auf  Julius  Kautz). 
Budapest  1911. 

Meitzel. 

Kersseboom,  Willem, 
geb.  1691  in  Oudewater,  in  der  niederländischen 
Provinz  Südholland,  gest.  am  l./IX.  1771  im 
Haag,  wurde  1729  Revisionsbeamter  an  der 
Staatsrechnungskontrollkammer  des  holländi- 

schen Finanzministeriums  im  Haag,  1751  hollän- 
discher Generalpostmeister  und  bald  darauf 

Generalsekretär  der  Posten. 
Kersseboom  stellte  1742  eine  Sterbetafel 

her,  welche  sowohl  auf  Geburts-  und  Sterbe- 
registern wie  auf  Listen  von  Versicherungs- 

und Rentenanstalten  beruhte.  Er  beobachtete 

eine  bestimmte  Generation  (gleichzeitig  Ge- 
borene) bis  zu  ihrem  Absterben.  Auch  er  ging 

jedoch  von  der  Hypothese  einer  stationären 
Bevölkerung,  gleichbleibender  Geburtenzahl  und 
einer  der  Geburtenzahl  gleichen  Zahl  von  Todes- 

fällen aus.  Diese  Sterblichkeitstafel,  aus  hol- 
ländischem Material  berechnet,  wird  als  die 

holländische  bezeichnet  zum  Unterschiede  von 
der  Londoner  Sterbetafel,  welche  er  später 
aus  Londoner  Sterbelisten  konstruierte. 

Kersseboom  veröffentlichte  von  staatswissen- 
schaftlichen Schriften  in  Buchform:  Vertoog 

bewijzende  dat  de  faculteit  om  de  renten  in 
s'Hollandts  negotiatie,  bij  wege  van  loterije  van 
obligatien  en  renten  te  mögen  neemen  op  lijven 
bij  verkiezinge  zonder  eenige  distinctie,  geen 
nadeel  van  den  lande  heeft  können  toebrengen 
etc.,  Haag  1737.  -  Kort  bewijs,  dat  op  de 
afstervinge,  voorgevallen  in  een  klein  getal 
persoonen  van  zeekeren  ouderdom,  geensins  een 
general  reegeel  van  leevenskracht  voor  andere 
te  fundeeren  is,  o.  O.  1738.  —  Eerste,  tweede 
en  derde  verhandeling  tot  een  proeve  om  te 
weeten  de  probable  meenigte  des  volks  in  de 
provintie  van  Hollandt  en  Westvrieslandt,  etc. 
3  deelen,  Haag  1738,  1742,  1742.  -  Eenige 
aanmerkingen  op  de  gissingen  over  den  staat 
van  het  menschelyk  geslacht  etc.,  ebd.  1740.  — 
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Observation  waarin  voornainentlijk  getonnt  wind, 
wat  ia  gelijktijdigheit,  dewelke  verlischt  ward 
in  alle  calculatien,  die  i »>t  roorwerp  aebben  de 
probable  levenskrachl  van  personnen  van  eenigen 

voorgestelden  Duderdom,  ebd.  1740.  —  Proeven 
van  politiqae  rekenkunde  vervat  in  drie  ver- 
bandelingen  over  de  meeoigte  des  volks  in  de 
provintie  van   Hollandt  en  Westvrieslandt;  de 

Erobable  leeftijdt    der   weiluw.ii.   de   duurzaam- 
Bid  der   huwelijkeii.  de  relaiie  van  de   meeiiigte 

dec   volks   bogen  he1   getal  der  geboorene,  en 
dat  der  gehuwde  paaren  etc.  Als  meede  over 
de   waardije   van  lijfreiite  in  proportie   van  los- 
ronte;  waarbij  zijn  Benige  aanmerkingen  op  de 
gissintren   over    den    staai    van    het    meiisehelijk 
fe-laeht  etc..  ebd.  174S.  -  (Fast  alle  diese 
chriften.  namentlich  aber  die  drei:  „Ferste  und 

derde  Verhandlung"  und  ..kort  bewijs"  sind 
polemischer  Natur  und  richten  sich  gegen  die 
drei  holländischen   Statistiker  van  der  Bnrch, 

Struvck  und  Jan  de  Witt,  ferner  gegen  den  Eng- 
länder Simpson,  welche  Widersacher  Kersseboom 

durch  sachgemifie  Aufdeckung  ihrer  wissenschaft- 
lichen Irrtümer  zum  Schweigen  bringt.) 

Vgl.  über  Kersseboom:  Süßmilch,  Gilt i liehe 
Ordnung  usw..  4.  Aufl..  Berlin  1775,  Bd.  I, 
S.  223;  Bd.  11.  S.  305/8,  310,  327,  348,  351; 
Bd.  III,  S.  435.  —  Heuschling,  Notice  sur  la  vie 
et  Lee  ouvrages  de  <i.  Kersseboom,  Btatisticien 
hollandais    du   .Will  •         siede  (Hüllet  in    de    la 

ntrale  de  Btatistiqae,    Bd.   Yll, 

i-.">7.  S. 397-413);  Sepaxatabdr.  Brüssel  L857.  - a.    Wild.    Probleme    der    Statistik,    .München 

4,  3üff.   —   Knapp,    Theorie  des   Be- 
völkerongswechsele,  Braunschweig  Bs74.  S.  (JOff., 

:.      -     John,     Geschichte     der     Statistik, 

Bd.    I.    Stuttgart    1884,    S.   ül'7/35.    -    Block, 
tique,  2.  Anü., Paris  1886,8. 196 ff. 

H.  if:W. 

Kerzensteuer 

s.  Aufwandsteuern. 

Kinderarbeit  (gewerbliche) 

Kinderbe  wahranstalten 
I 

KinderfUrsorge. 
I.  A 

.  in  der  K  i  ndi-r  1  u  • 
pflege.    2.  Vormui 

■:iUliaVh»ll.     5.    !:••' LlklikuJis 

[  der  elterlichen  Gewalt.  G.  Fürsorgeerziehung. 
7.  Unehelichenschutz.  8.  Ziehkinderaufsicht. 
9.  Gewerblicher  Kinderschutz.  10.  Vorschriften 

des  Strafgesetzbuches.  11.  Versicherungswesen. 

il.'.  Kriegerwaisen.  III.  Formender  Kinder- 
törsorge.  1.  Beratung  der  Familie.  2.  Auf- 

sicht über  die  Familie.  3.  Teilleistungen  ge- 
sellschaftlicher Erziehung.  4.  Gesamterziehung 

durch  die  Gesellschaft.    Erziehungsleitung. 

I.   Allgemeines. 

Die   Verteilung  der  Erziehungsaufgaben 
zwischen  der  Familie  und  gesellschaftlichen 
Veranstaltungen  hat  sich  seit  dem  Mittelalter 

gründlich  verschoben.  Die  Familie  hat  — 
wenn  wir  nur  die  wirtschaftliche  Entwick- 

lung betrachten  —  sehr  viel  an  Erziehungs- 

eini'luß  verloren,  als  der  Vater  mit  seiner 
Berufsarbeit  vom  Hause  getrennt  wurde, 
als  dann  ihm  nach  vielfach  die  Mutter  außer 

dem  Hause  tätig  wurde,  nachdem  die  in- 
dustrielle Entwicklung  ihr  so  viel  ihrer  güter- 

erzeugenden and  -umgestaltenden  Arbeit 
im  Hause  genommen  hatte.  Die  Erziehungs- 
kräfte,  die  der  Familie  verblieben,  reichten 
natürlich  für  das  alte  Maß  an  Kinderbildung 
nicht  aus.  Dazu  kam,  daß  die  Umgestaltung 

der  Gesellschaft  stets  neue  Anforderungen 

stellte:  Die  Ausbildungszeit  bis  zur  Berufs- 
fähigkeil  ist  in  allen  Schichten  des  Volkes 
bedeutend  langer  geworden  und  des  Stoffes, 
den  die  Erziehung  bewältigen  muß,  wurde 
mehr  und  mehr.  Von  dem  Ritter,  der  so 

gelehrt  war,  daß  er  las,  was  in  den  Büchern 

jtand,  bis  zu  dem  allgemeinen  Volksschul- 
zwang, der  Lesen  und  Schreiben  und  andere 

Künste  auch  beim  ärmsten  Kind  für  un- 

erläßlich hält,  erwachsen  nach  allen  Rich- 
tungen   neue    Erziehungsaufgaben,    die    erst 

v<m  einzelnen  empfunden,  dann  von  größeren 

Kreisen  der  Gesellschaft  anerkannt,  schließ- 
lich vom   Staat   gesetzlich   festgelegt   werden. 

Der  [Jebergang  Bolcher  Erziehungsarbeit 

der   Familie  auf  gesellschaftliche   Ge- 
bilde geht   oft   von  den   Familien  selbst   aus, 

die  den    Wert   solcher    Bildung  erkennen  und 

aus  eigenez  Kraft  Abhilfe  schaffen.     Noch 
oller  sind  es  wenige  einzelne,  die  die  Not- 

wendigkeit     neuer     Kiziehuneseinrichtuir  an 

inr  andere  Volksgruppen  einsehen  und  deren 

Kindern  die  Erziehung  bilfe  ganz  "der  zum 
Teil  unentgeltlich  bereitstellen.  Die  Fort- 

schritte der  Erziehung  werden  auf  beiden 

en,  der  zweite  umfaßt 
.'.  ir   Kind  •  li- 

tt liehe  Ersiehu  ag  tarbeit ,  die  für 

ersieht! Dg  bi  dürftige      Ki nder      von 
freien    oder    behördlichen     Gebilden 

i    oder    zu m    Teil    ii  nent  gelt  lieh 

•  tibi    wird.      N  dien  und   | 

Formen  der  Erziehungsarben  werden  sehr 
oft  in  der  KinderfOrsorge  eher  entdeckl  und 

•      •  baut  \m>-  da,  wo  die  Familien 
und  auf  ■  ein- 
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richten.  Der  Weg  von  den  Armensehulen 
bis  zur  Volksschule  zeigt,  welche  Bedeutung 
diese  Fürsorge  für  die  Entwicklung  unseres 
Unterrichtswesens  gehabt  hat,  ehe  es  eine 
allgemeine  öffentliche  Einrichtung  wurde. 
Ein  Pestalozzi  hat  seine  bahnbrechenden 
Erziehungsgedanken  in  der  Fürsorge  für 
arme,  verwahrloste  Kinder  erarbeitet  und 
gestaltet;  Kinderfürsorge  ist  deshalb  eins 
der  bedeutsamsten  Erziehungsgebiete,  auf 
dem  nicht  nur  Flick-  und  Aushilfsarbeit 
geleistet  wird,  sondern  in  unscheinbarer 
stiller  Wirksamkeit  oft  die  Grundlagen  be- 

deutsamster neuer  Erziehung  gelegt  werden. 
Das  gilt  vor  allem  von  dem  letzten  großen 

Zeitraum  der  Kinderfürsorge,  der  mit  der 
zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrh.  begann.  In 
jener  Zeit  liegen  die  Anfänge  fast  all  der 
Fürsorgearbeit,  die  so  manche  fälschlich  für 
eine  Errungenschaft  des  letzten  Menschen- 

alters halten  möchten  (so  noch  Münsterberg 
in  der  3.  Auflage  dieses  Werkes).  Jene  Zeit 
ist  auf  das  Kind  und  die  Erziehung  in  wei- 

testem Maße  eingestellt  und  neben  den 
Führern  der  Erziehung  (Salzmann,  Pesta- 

lozzi, v.  Kocholl)  erscheinen  Armenpfleger 
wie  Rulffs,  v.  Voght  in  der  Kinderfürsorge. 
Mit  den  Angriffen  auf  die  alten  mangelhaften 
Waisenhäuser,  denen  Salzmann  in  Carl 
v.  Carlsberg  einen  klassischen  Ausdruck  gab, 
beginnt  weit  über  das  deutsche  Gebiet 
hinaus  eine  planvolle  Ausgestaltung  der 
Familienpflege.  Ihre  Hauptformen  finden 
sich  deutlich  geschildert  in  den  drei  Ham- 

burger Preisschriften  von  1780  (Haun, 
Staik,  Goldbeck),  neben  dem  recht  mäßigen 
Versuch  Gothas  erscheint  als  großes  Muster 
der  Familienpflege  die  Weimarer  Waisen- 
verköstigungsanstalt,  der  es  gelingt,  über 
50  Jahre  lebendig  zu  wirken,  ehe  sie  in 
ihren  Altersschlaf  versinkt.  Wenig  später 
wird  die  Anstaltserziehung  selbst  durch 
Männer  wie  Pestalozzi,  Wehrli,  Riecke 
innerlich  erneuert  und  behauptet  trotz 
mancher  Rückschläge  ihren  Platz.  Was 
durch  jene  Umwandlung  in  Familienpflege 
an  Waisenhäusern  einging,  wird  reichlich 
ersetzt  durch  eine  Fülle  besonderer  Anstalts- 

formen, die  nun  entstehen.  Noch  im 
18.  Jahrh.  entstehen  die  ersten  Blinden-  und 
Taubstummenanstalten,  ihnen  folgen  bald 
schneller,  bald  langsamer,  Anstalten  für 
Idioten  (zuerst  als  Kretinenanstalten),  für 
Krüppel,  für  epileptische  Kinder.  In  den 
Spielschulen  und  Bewahranstalten  finden  die 
späteren  Krippen,  Kindergärten  und  Horte 
ihre  Vorläufer,  in  der  medizinischen  Polizei 
manches  unserer  gesundheitlichen  Fürsorge 
(z.  B.  Wöchnerinnen-  und  Säuglingsschutz, 
Sonderkrankenhäuser  u.  a.  für  luetische 
Kinder).  Am  Ende  des  18.  Jahrh.  stellt 
sich  sogar  die  gesamte  Aimenpflege  auf  die 
Erziehung  der  Kinder  der  Armen  ein  (Ham- 

burg). Wenn  dabei  die  Arbeit  (Spinnschulen, 
Industrieschulen)  als  erstes  Erziehungsmittel 
neben  einem  guten  Unterricht  erscheint,  so 
sind  das  Gedanken  der  ersten  Pädagogen 
der  Zeit  (Pestalozzi,  Salzmann).  Der  Ein- 

fluß eines  Malthus,  der  jede  Kinderfürsorge 
von  seinen  Grundsätzen  aus  verwarf,  drängt 
die  Erziehung  im  öffentlichen  Armenwesen 
ein  halbes  Jahrhundert  beiseite,  die  Durch- 

führung der  Volksschule  gibt  weiten  Kreisen 
die  Empfindung,  daß  mit  diesem  stark  in- 
tellektualistisch  eingestellten  —  Unterricht 
genug  für  die  Kinder  der  Unbemittelten 
geschehe.  Die  Arbeit  als  Erziehungsmittel, 
die  schon  nach  Pestalozzis  Wunsch  in  den 
Wehrlischulen  auch  mit  dem  Unterricht  eng 
verknüpft  wurde,  fand  ein  Jahrhundert  lang 
über  Zeller  in  Beuggen,  Falk  in  Weimar 
bis  zu  Wichern  und  anderen  ihren  Schutz- 

platz in  den  Rettungshäusern,  die  sich  der 
gefährdeten  und  verwahrlosten  Jugend  wid- 

meten. Jene  Vielfältigkeit  der  Fürsorge- 
einrichtungen unserer  Zeit  ist  in  diesen  150 

fahren  schrittweise  entstanden. 

Die  Aufnahme  jedes  solchen  Fürsorge- 
gebietes in  gesellschaftliche  Betätigung  er- 

folgt zuerst  durch  freie  Arbeit  von  Einzel- 
personen, meist  dann  von  Vereinen  und  wird 

nach  und  nach  von  öffentlichen  Gebilden, 
Gemeinde  und  Staat,  gestützt  und  teil- 

weise ganz  von  ihnen  übernommen.  Solche 
öffentliche  Durchführung  setzt  voraus,  daß- 
die  Familie  für  dies  Stück  Erziehung  allge- 

mein als  unzureichend  angesehen  wird,  ja 
möglichst  schon  dessen  Durchführung  durch 
gesellschaftliche  Gebilde  gesetzlich  festgelegt 
ist.  Gegen  die  Ausdehnung  gesellschaftlicher 
Erziehung  sträuben  sich  aber  nicht  nur  alle, 
die  die  Familie  als  erste  oder  gar  einzige 
Trägerin  der  Erziehung  ansahen,  sondern  im 
letzten  Jahrhundert  noch  mehr  alle  Strö- 

mungen, die  die  Freiheit  der  Persönlichkeit 
in  erste  Linie  stellen  und  deshalb  jeden  Ein- 

griff in  sie,  auch  soweit  der  einzelne  über- 
haupt Familie  ist,  ablehnen.  Vor  allem  unter 

dem  starken  Einfluß  des  Volksschulzwanges 
bleibt  diese  Ablehnung  besonders  lebhaft, 
so  daß  z.  B.  der  Schulzwang  für  abnorme 

Kinder,  soweit  er  mit  Anstaltszwang  ver- 
bunden wäre  (Blinde,  Taubstumme  usw.) 

selbst  im  Deutschen  Reich  heute  noch  nicht 

allgemein  durchgeführt  ist.  Die  Kinder- 
fürsorge  greift  zuerst  ihre  Arbeit  an,  je  nach- 

dem dies  oder  jenes  Bedürfnis  ihr  entgegen- 
tritt, ohne  jenes  Problem  zu  berühren.  Sie 

sucht  dann  in  freien  Verbindungen  den  Er- 

ziehungsmangel  möglichst  allgemein  zu  über- 
winden, wobei  sie  hofft,  gemeinsam  mit  der 

Familie  zum  Ziel  zu  gelangen  oder  gar  ihr 
dieses  Stück  Erziehung  einmal  zurückgeben 

zu  können.  Je  weiter  sie  aber  ihr  Arbeits- 
gebiet auszufüllen  sucht,  um  so  mehr  stoßt 

sie   auf   Unverstand  und   Abneigung  vieler 
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Familien,  und  zugleich  wird  sie  sieh  der  Un- 
zulänglichkeit der  Mittel  freier  Arbeit  be- 

wußt. Daraus  folgt  dann  das  Verlangen 
nach  gesetzliche!   Sicherung  der   Fürsorge, 
naeh  öffentlicher  Uebernaliine  solcher  Ft- 
siehung  durch  Staat  und  Gemeinden. 
Dieserletzte  Schritt  erfolg!  bei  den  einzelnen 
Erziehungsmaßnahmen    bald    früher    bald 
spater;  im  ganzen   aber  treten   alle   Staaten 

West-  und  Nordeuropas  in  den  letzten  Jahr- 
zehnten des  19.  Jahrh.  in  eine  lebhafte  Be- 

wegung  zur  gesetzlichen  Beschränkung  der 
Familie  in  der  Erziehung  (Eingriffe  in  die 
elterliche  Gewall  »und  zur  öffentlichen  Durch- 

führung großer  Teile  der  Kinderfürsorge; 
liberal]  nehmen  sich  Gesetzgebung  und  Ver- 

waltung in  wachsendein  Maße  der  Kinder- 
fttrsorge  an.  Pen  Stand  der  Kinderfürsorge 

wird  man  zunächst  danach  beurteilen,  wie- 
weit solche  Beschränkungen  der  elterlichen 
.h  gesetzlich  vorgeschrieben  sind  und 

wieweil  Öffentliche  Verwaltungen  sich  der 
Kinderfürsorge  widmen.  Dagegen  ist  die 
Art,  wie  diese  fürsorgliche  Erziehung  ge- 

staltet wird,  von  ihrer  rechtlichen  Regelung 
unabhängig;  die  Formen  der  Kinderfürsorge 
sind    dieselben,    einerlei,    ob    sie    in    freier 

1.    itung  oder  auf   Grund   gesetzlicher   Vor- 
schriften, ob  sie  von  Vereinen  oder  Behörden 

■führt   wird. 

.Mit    der    Durchführung    solcher   gesetz- 
lichen  Aufgaben  erschöpft   sich  keineswegs 

die    Tä'iL'keit    der    Behörden,    denen    dieses 
r.   Kinderfürsorge  überwiesen  ist.     Sie 
■  d  vielmehr  darüber  hinaus,  und  Ober- 

freien   Stinken  weitere  Schütz- 
ten.     Dabei  arbeiten  de  auf  demselben 

Menge  der  freien  Vereine  und 
dten,   die    - i <  f  |  re    Aufgaben 

stellen  und  von  den  Hilfen  de-  Gesetzes  nur 
iuch     machen,    soweit     de    diese    ihre 

Wirksamkeit  dadurch  fördern   können.      So- 

■  d  '•    A  ifgaben   gesetzlich   einer 
werden,  bleibt  den  Ver- 

langen nur  eine   Mitwirkung  dabei,  die 
ll/.leht,    daß    -Je    "i   . 

vertraglich    der    Behörde 
■     tätig   sind. 

tlegung    erfühl 
ist,  •  •  Zu  lammenwirken 

für    »-in     '.  •    mannigfache ten. 

I  >ie  A  iseinai  i 
halt'  i    lii-- 
SOmi'  •  ,    al-    man    an    sie 
mit  dem  Verlangen  der  Konimunalisicrung 

der    '.  dten   herantrat,  die 
fäbehlii  I  üisierung 

Ulein  die  : 
haft  liehen 

1  .    der 

dt.        Ihre    1..  .-.  |    und    Mit- 
arbeiter ziehen  keinerlei  Vorteile  aiib  il 

Erträge  und  Leistungen  kommen  dem  Ver- 
eiuszweck  zugute.  Die  Verwaltung  durch 
die  Gemeinde  ändert  an  ihrer  Form,  aber 
ihr  Wesen  bleibt  dasselbe.  Die  Forderung 
ist  eben  nur  aus  dem  Gegensatz  der  Personen- 

gruppen verständlich,  die  jeweils  in  der 
Gemeindeverwaltung  und  im  Vereinsleben 
die  Führung  haben.  Sicherheit  und  Mittel- 
beschaffung  und  Schwerfälligkeit  der  Ver- 

waltung bei  der  Gemeinde  stehen  der  Un- 
sicherheit der  Vereinseinkünfte  und  der 

Beweglichkeil  ihrer  Leitung  gegenüber  — 
allerdings  mit  vielen  Ausnahmen.  In  der 
Kinderfürsorge  werden  die  Unterschiede  noch 
dadurch  beeinflußt,  daß  es  sich  stets  um  Er- 

ziehung handelt,  in  die  all  die  Fragen 
der  Welt-  und  Lebensanschauungen  hinein- 
spielen,  die  eben  in  unserem  Volke  neben- 

einander bestellen  und  zu  deren  Bekämpfung 
die  Kinderfürsorge  weder  von  der  einen 
noch  von  der  anderen  Seite  benutzt  werden 
darf.  Im  übrigen  muß  die  Frage  stets  im 

Zusammenhang  einer  Entwicklung  der  Er- 
ziehungsaufgaben von  der  Familie  zur  Ge- 

sellschaft betrachtet  werden,  die  ständig  im 
Fluß  ist.  Ebenso  wie  die  gesellschaftliche 

Erziehung  in  weitem  Maße  die  Familien- 
arbeit benutzt  und  würdigt,  so  muß  dies 

auch  die  staatliche  Arbeit  gegenüber  der 
Vereinstätigkeit  tun. 

II.  Gesetzliche  Regelungen  in  der  Kinder- fürsorge. 

Nimmt  die  Fürsorge  stets  ein  Stück  Er- 
ziehung statt  der  Familie  als  gesellschaft- 

liche Leistung  auf,  so  muß  die  gesetzliche 
Regelung  solcher  Fürsorge  als  Beschränkung 
der  elterlichen  Gewall  erscheinen.  .Meistens 
wird  solche  gesetzliche  Regelung  eines 
Stücks  Kinderfürsorge  nicht  ausdrücklich 
gegen  die  elterliche  Gewalt  abgegrenzt, 
sundern  einfach  festgelegt;  freilich  ist  damit 
doch  die  Familie  in  ihrem  Wirkungskreis 
eingeengt.   Gesetzgebungen  wie  die  englische, 
die  rein  vnn  Fall  zu  hall  vorgehen,  ver- 

meiden damit  jede  grundsätzliche  Rege- 
lung. In  vielen  Staaten  jedoch  findet 

liefa     neben      jenen      Einzclvorschrifteii      für 
andere    Gebiete   eme    grundsätzlichen    Ab- 

zung  zwischen  Familie  und  Ge  ellschaft 

in  der  Erziehung  (s.  Artt.  „Vormundschaft", 
„Ftti  orgeerziehung");  überall  abei  lind  die 

.im In-  und   •  k    I  II  M  halt  in  der 

•  hung    durch    eine    lulle    verschiedener 
n  und  nirgends  Klar  und  ein- 

heitlich geordnet,  i  >a  i  I  natürlich,  da 
jenei  Uebei  uig  von  Erziehungsaufgaben 
von  der  Familie  auf  gesellschaftliche  Ge- 

bilde gerade   heute   in    vollem    I 
eh  eine   klare    Grenze   zurzeit 

•  ichl    ziehen,    da   MC    -hIi    fa-t    von 

feg    ändert,    wobei    nicht    einmal    recht 
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klar  ist,  in  welcher  Richtung  sie  sich  augen- 
blicklich verschiebt. 

1.  Armenpflege.  Für  Waisen  und  ver- 
lassene Kinder  hat  ursprünglich,  soweit  sie 

Mittel  besitzen  oder  von  der  Familie  er- 
halten werden,  das  Vormundschaftswesen 

zu  sorgen,  sind  sie  arm,  so  tritt  die  Armen- 
pflege ein  als  Waisenhaus,  Armenanstalt 

u.  dgl. ;  ihr  fällt  damit  auch  der  vormund- 
schaftliche Schutz  dieser  Kinder  zu.  In 

Frankreich  bleibt  nach  der  großen  Revo- 
lution von  der  staatlichen  Armenpflege,  die 

sie  schuf,  wenigstens  eine  selbständige  öffent- 
liche Kinderfürsorge,  Service  des  enfants 

assistes  übrig,  die  nach  und  nach  allen  öffent- 
lichen Kinderschutz  mit  sich  vereinigte 

(G.  v.  1904).  Eine  solche  Trennung  fand  in 
Deutschland  nicht  statt.  Zwar  sind  manche 
Stiftungen  und  Waisenhäuser  selbständig 
geblieben,  auch  wo  sie  in  Familienpflege 
umgewandelt  wurden;  meist  aber  kamen 
sie  dabei  in  die  Verwaltung  der  Armen- 

anstalten, denen  dann  allein  die  Unter- 
bringung armer  Kinder  oblag.  Diese  Ver- 
bindung war  solange  erfreulich,  als  die 

Armenpflege  wie  um  1800  die  Erziehung  als 
ihre  wichtigste  Aufgabe  ansah  und  darauf- 

hin ihre  ganze  Wirksamkeit  gestaltete  (so 
Hamburg  1788).  Später  aber  überwiegen 
umgekehrt  armenpflegerische  Erwägungen 
bei  der  Armenkinderpflege  gegenüber  er- 

zieherischen (so.  auch  bei  Münsterberg  in 
der  3.  Aufl.  dieses  Werkes).  Die  ältere  An- 

schauung herrscht  noch  in  der  ersten  Hälfte 
des  19.  Jahrh.,  ihre  Nachwirkung  sieht  man 
am  deutlichsten  in  den  mancherlei  Er- 

ziehungsrechten und  -pflichten,  die  in  den 
vielen  Schweizer  Kantonen  der  Armenpflege 
zustehen,  wovon  auch  die  Kinder  innerhalb 
der  unterstützten  Familien  betroffen  werden. 
Vielfach  wurden  die  Unterstützungen  an 
Familien  mit  Kindern  ganz  anders  gehand- 

habt als  solche  an  Familien  ohne  Kinder. 
Je  mehr  jedoch  in  der  Armenpflege  die  engen 
Gesichtspunkte  (vor  allem  Malthusischer 
Gedanken)  sich  auswirken,  um  so  mehr  tritt 
die  Erziehung  der  Kinder  in  den  Hinter- 

grund. Die  meisten  Armenverwaltungen  ver- 
gessen ihre  vormundschaftlichen  Rechte  und 

Pflichten,  so  daß  die  Vormundschaft  bei 
armen  Kindern  neben  die  Armenbehörde 
tritt;  die  Erhebungen  von  Böhmert  bei 
77  deutschen  Armenverwaltungen  (1866) 
zeigen  zwar  mancherlei  erziehliche  Arbeit; 
es  überwiegt  aber  die  armenpflegerische 
Einstellung  (Billigkeit  der  Familienpflege 
gegenüber  der  Anstalt),  und  es  fehlt  jedes 
feinere  Verständnis  für  Erziehungsfragen. 
Erst  seit  etwa  1890  tritt  langsam  eine 
Besserung  ein;  manche  Armenbehörden  ver- 

suchen ihre  vormundschaftlichen  Rechte 
wiederzuerhalten  (s.  Art.  „Berufsvormund- 

schaft").    Besonders    richtet    sich    die    Auf- 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften     4.  Aufl.    Bd.  V. 

merksamkeit  auf  die  kleinen  Armenver- 
bände, uie  wirtschaftlich  und  geistig  für 

Erziehungsarbeit  unbrauchbar  sind.  Man 
überträgt  gewisse  Teile  der  Kinderfürsorge, 
besonders  die  Anstaltspflege,  auf  größere 
Verbände  (so  Preußen  1891  und  1920);  schon 
1897  forderte  der  Deutsche  Verein  für  Armen- 

pflege usw.,  daß  dies  in  erweitertem  Maße 
geschehe.  Da  sehr  oft  die  Kinderfürsorge  eine 
besondere  Abteilung  des  Armenamts  geworden 
ist,  wünscht  man  mehr  und  mehr,  daß  sie 
gänzlich  von  ihm  losgetrennt  werde.  Dies  er- 

folgt zuerst  in  Hamburg  durch  Anschluß  an 
das  alte  Waisenhaus,  und  trotz  manchem 
Widerstand  in  mehr  und  mehr  Orten. 
So  entsteht  ein  Teil  der  Jugendämter. 
Immer  aber  bleibt  es  im  Deutschen  Reiche 
Sache  der  Armengesetze  der  Länder,  über 
die  Unterstützung  armer  Kinder  zu  be- 

stimmen. Sie  haben,  soweit  ihre  Grundlagen 
der  ersten  Hälfte  des  Jahrhunderts  ent- 

stammen, die  Erziehung  als  selbstverständ- 
lichen Teil  der  Armenfürsorge  angesehen  und 

sie  deshalb  meist  gar  nicht  besonders  er- 
wähnt. Hieraus  hat  sich  bei  einem  Streit 

zwischen  den  Armen-  und  den  Fürsorge- 
erziehungsbehörden —  der  vor  allem  in 

Preußen  vor  den  verschiedensten  Instanzen 
ausgefochten  wurde  —  die  Anschauung  ent- 

wickelt, als  ob  nur  dort,  wo  die  Erziehung 
(meist  mit  der  Berufsbefähigung)  im  Armen- 

gesetz besonders  erwähnt  sei,  sie  zu  den 
Pflichtaufgaben  der  Armenpflege  gehöre, 
also  auch  von  dem  endgültig  verpflichteten 
Armenverbande  erstattet  werden  müsse. 
Man  hat  dann  zur  Aushilfe  entsprechend 
dem  notdürftigen  Lebensunterhalt  des  Armen- 

rechts den  Begriff  einer  notdürftigen  Er- 
ziehung auszubilden  gesucht.  Richtig  ist, 

wenn  die  württembergische  Rechtsprechung, 
trotzdem  die  Erziehung  im  Armenrecht  nicht 
erwähnt  ist,  sie  doch  zu  den  Aufgaben 
der  Armenpflege  rechnet;  auch  in  Preußen 
sind  früher  reine  Erziehungsausgaben  wie 
Schulgeld  und  Schulbücher  von  den  Armen- 

behörden bestritten  worden. 
In  der  Armenpflege  für  Kinder  zeigt  sich 

deutlich,  wenn  auch  nicht  genau  zeitlich 
abgegrenzt,  folgende  Entwicklung.  Zunächst 
begnügt  man  sich  mit  der  einfachsten  Ver- 

sorgung, wie  die  arme  Familie  sie  ihren 
Kindern  auch  gegeben  hätte  und  erzieht  die 
Kinder  zum  gleichen  Leben  der  Armut. 
Doch  erkennt  man  bald,  daß  so  die  Kinder 
ja  meist  ungelernten  Berufen  zugefülnt 
werden  müssen,  wo  für  sie  die  Gefahr  der 
Verwahrlosung  besonders  groß  ist.  Die  hohe 
Kriminalität  der  Ungelernten  und  ihre  Rolle 
unter  den  Landstreichern  beweisen  dies 

deutlich.  So  geht  man  dazu  über,  eine  Berufs- 
ausbildung unterstützter  Kinder  durchzu- 

führen, wie  man  sie  schon  zur  Zeit  des  Mer- kantilismus vielfach  zur  Einführung  neuer 
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Manufakturzweige  benutzte.  Statt  der  Laue 
und     der    Auffassung    der     Familie     weiden 
gesellschaftliche  Auffassungen  maßgebend. 
Deutlich  tritt  daneben  —  wenn  auch  nicht 

allgemein  —  der  Gedanke  hervor,  die  armen 
Kinder  dem  Hernie  zuzuführen,  für  den  sie 
besondere    Neigung    und    Anlage    besitzen, 
also  ans  ihnen  das  zn  machen,  was  für  sie 
und  für  die  Gesellschaft  am  wertvollsten  ist. 

Daß  in  dieser  Entwicklung  durch  jene  engere 

Auffassung  der  Annenpflege  ein  Rückschlag 
eintrat,  ist  klar,  obwohl  er  gegen  Ende  des 
Jahrhunderts   großenteils   überwunden    war; 

i'ener  Rechtsstreit  ist  ein  verspäteter  Nach- 
der  Verwirrnisse,  die  daraus  hervor- 

gingen 
Diese  armenrechtlichen  Auffassungen  sind 

von  minderer  Bedeutung  für  die  Kinder,  die 
rennt  von  den  Kitern  untergebracht 

werden,  da  ihre  Versorgung  bald  überall  an 
die  Jugendamter  übergehen  wird;  sie  be- 

halten ihre  Bedeutung  alter  bei  der  Für- 
sorge für  die  Kinder,  die  mit  ihren  unter- 

stützten Eltern  auf  die  öffentliche  Armen- 

pflege angewiesen  sind. 

2.  Vormundschaft  ('s.   diesen  Art.). 
3.  Gemeindewaisenrat.  Er  ist  ein  ge- 

meindliches Hilfsorgan  des  Vormundschafts- 
gerichts, der  meisl   aus  Ehrenbeamten  be- 

Er  hat  dem  Gerichte  geeignete  Per- 
•:  als  Vormünder  vorzuschlagen  (§  1849 

BGB.),  er  hat  die  Vormünder — damit  auch 
die  Mündel  —  zu  überwachen,  aber  nicht  selbst 
einz  mi  dem  Gericht  zu  berich- 

'  ,11 1,  er  hat  endlich  allgemein 
den.  I  e  EU  machen,  wenn  auch 

den  Kreis  der  Mündel  hinaus  sein  Ein- 

greifen nötig  ist  (j  L676  BGB.,  §  19  FGG.). 
Die«  -  ellung  hat  den  ( ,1- 

•  .'    meist   nicht   zu   einer  |  e- 
twicklung  kommen  lassen,  am 

in    den    Staaten    (Sachsen    und 
bland),  deren  er  durch  dal    B(  rB. 

rde.    1  >och  ist  sein  Aufgaben- 
■  1  bestimmt,  daß  er  bei 

lb-r.v  ei  tlich 
■  hnen  und  z.  B. 

Bland 

4.  Btrufsvormundschaft    1  .    am  h    Art. 
iilti  1     sind  auch  im 

falten  und 
Vorn  • 

ihrer    Schutz).  1   haben 
un  min  eli 

An;  ■  h  ■ ■ 

:nd  wur<i' 
D     dir     prcuß. 

Vormundschaftsordnung  auf  alle  Erziehungs- 
anstalten übertragen.  In  den  Reichslanden 

blieb  jene  Vormundschaft  der  Hospize  bis 
1900  bestehen;  eine  Vormundschaft  der 
Waisenanstalten  war  ähnlich  in  den  Hanse- 

städten. Wo  die  völlige  Versorgung  der 
Kinder  einer  öffentlichen  Veranstaltung  zu- 

stand, hatte  sie  damit,  zugleich  die  Vor- 
mundschaft. —  Taube  hatte  in  Leipzig  den 

Schutz  der  Ziehkinder,  die  seiner  Zieh- 
kinderanstalt  unterstanden,  seit  1886  da- 

durch verstärkt,  daß  er  dieser  Anstalt  zu 
ihrer  Erzichungsaiifsicht  die  Vormundschaft 
übertragen  ließ,  die  sie  dann  im  voraus  für 
alle  Kinder  übernahm,  die  ihrer  Aufsieht 
unterstellt  wurden.  Indem  diese  Aufsicht 

auf  alle  Unehelichen  ausgedehnt  wurde, 
traten  alle  unehelichen  Kinder  unter  die 
Vormundschaft  dieser  Anstalt.  —  lianeben 
erwies  sich  die  Vormundschaft  eines  be- 

liebigen Bürgers  gegenüber  den  Schwierig- 
keilen der  neueren  wirtschaftlichen  und 

gesellschaftlichen  Umbildungen  als  ganz  un- 
zulänglich; weder  der  Gemeindewaisenrat, 

noch  die  Selbständigkeit,  die  Preußen  1875- 
dem  Vormund  verlieh,  hatten  eine  Besserung 
herbeiführen  können.  Wie  für  viele  Er- 

ziehungsaufgaben  war  auch  für  die  Vor- 
mundschaft eine  planmäßige  Ausgestaltung 

unter  Heranziehung  geschulter  Kräfte  not- 
wendig geworden,  die  allein  die  alte  un- 

geschulte Einzelvoimundschaft  ersetzen 
Konnte.  —  Aus  diesen  Bewegungen  entstand 
die  Berufsvormundschaft.  bei  der 

1.  Bachkundige    Erziehungsarbeil    durch 
berufliche  Kräfte  in  geordnetem  Zusammen- 

wirken gesichert  wird  und 
2.  die  vormundschaftlichen  Rechte  einem 

öffentlichen  Gebilde  eben  nur  für  die  Kinder 
anvertraut     werden,    die    bereits    ganz    odOl 
zum  Teil  von  ihm  erziehlich   beinut   werden. 

In  einer  recht  Unglücklichen  loini  suchte 
Artikel  L86  des  Einführungsgesetzefl  zum 
BGB.  diesen  Bedürfnissen  Rechnung  m 
tragen.  I  >ie  I  re  etzgebei  glaubten,  das  die 
Form  der  Bestellung  eines   Vormundes  für 
jeden  Einzelfall  durch  den  lvichter,  der  im 
Text    dei    BGB.    allein    erwähnt    Wird,    jene 
anderen  Formen  bald  verdrangen  würde, 
Stal  I  liat  die  1  lei  ui  \  oi  mundschafl 
nicht    nur  bei  unehelichen    Kinderi  , 
\scit  darüber  hinaus  Kaum  gewonnen,  so  daß 
ihr   L920  etwa  eine  halbe   Million   Kindes 
unterstanden  und  im  Entwurf  des  Beicht- 

d  wohlfalu  1  ihre  allgemeine  Em- 
lünrui  1  ehei   11. 

5.    Beschränkung    der    elterlichen    Ge- 
walt.    I tie  Kinder!  1.  I  a\  diu  1. 

ftlicbei   I .'/'  I  '.1  esai  l  ■  il  aua     Je 
mehr  von  an* 

iit  wird,  um  so  mehr  n  D   ei  die  Eltern 

zur    Durcbführui  g    odei  ''her 
I  11  werden.     Wo  solche  'i  a 
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keit  gesetzlich  vorgeschrieben  wird,  greift 
ein  solches  Gesetz  stets  in  die  elterliche 

Gewalt  ein.  So  war  es  beim  Volksschnlzwang 
und  seinen  Erweiterungen,  so  bei  Gesetzen 
und  Verordnungen  über  Kostkinderaufsicht, 
Kinderarbeit  u.  a.  m.  Neben  solchen  ge- 

legentlichen Eingriffen,  deren  Einwirkung 
auf  die  elterliche  Gewalt  oft  genug  über- 

sehen wird,  wurden  in  vielen  Ländern  seit 
einem  Menschenalter  allgemeine  Regeln  zur 
Beschränkung  der  Familie  und  Erweiterung 
gesellschaftlicher  Erziehungsmaßnahmen  ge- 

sucht; wohl  nur  England  begnügt  sich  mit 
jenen  Einzeleingriffen  —  deren  unvoll- 

ständige Ansammlung  den  Children  Act  von 
1908  bildet  —  ohne  eine  grundsätzliche 
Regelung  zu  suchen.  Erreicht  ist  sie  nirgends 
und  kann  vorerst  kaum  gefunden  werden, 
da  die  Grenzen  von  Familie  und  Gesellschaft 

in  der  Erziehung  gerade  heute  überall 
schwanken. 

Obwohl  durch  jene  einzelnen  Eingriffe 
der  verschiedensten  Gesetze  viel  erreicht 

werden  kann,  so  bleibt  doch  für  die  Kinder- 
fürsorge das  Bedürfnis  einer  allgemeinen 

Regel  bestehen.  Sie  wird  notwendig,  wo 
die  erziehliche  Einstellung  der  Gesellschaft 
von  der  der  Familie  abweicht  und  sich  auf 

dem  Wege  der  Verständigung  keine  Einigung 
oder  keine  von  fester  Dauer  erreichen  läßt, 
die  dem  Kinde  die  nötige  Erziehung  sichert. 
Ist  keine  Verständigung  möglich,  so  muß 
die  elterliche  Gewalt  weichen,  und  es  kommt 
im  Notfall  zu  ihrer  völligen  Beseitigung,  zur 
Aberkennung  der  elterlichen  Gewalt,  (de- 
cheance  de  la  puissance  paternelle,  ont- 
setting  van  de  ouderlijke  macht).  Sie  setzt 
voraus,  daß  den  Gewalthaber  ein  Verschulden 
trifft  oder  doch  —  so  BGB.  §  1666  —  daß 
die  Gefährdung  des  Kindes  von  seinem  Ver- 

halten ausgeht.  Ist  der  Gewalthaber  im 
Augenblick  zu  einer  Einigung  bereit,  so 
besteht  die  Gefahr,  daß  er  später  die  ein- 

geleitete gute  Erziehung  stört.  Für  solche 
Fälle  kennt  Frankreich  und  Holland  eine 
freiwillige  Abtretung  der  elterlichen  Gewalt, 
die  vor  Gericht  festgelegt  wird,  (delegation 
de  la  puissance  paternelle,  ontheffing  van 
de  ouderlijke  macht).  Dänemark  erkennt 
neuerdings  eine  einfache  vertragliche  Ab- 

tretung der  elterlichen  Gewalt  als  bindend 
an.  Unser  Einführungsgesetz  zum  BGB.  er- 

laubt —  auch  ohne  daß  das  Verhalten  des 
Gewalthabers  den  Anlaß  gebe,  eine  gesell- 

schaftliche Erziehung  gegen  dessen  Willen, 
„wenn  das  völlige  sittliche  Verderben  zu 
befürchten  ist".  Indessen  ist  bei  uns  der 
Wunsch  nach  jenen  milderen  Eingriffen  mit 
Zustimmung  des  Gewalthabers  immer  leben- 

diger geworden. 
6.  Fürsorgeerziehung  (s.  diesen  Art.).  Sie 

schafft  zur  Durchführung  jener  Eingriffe  in 
die  elterliche  Gewalt  eine  besondere  Behörde. 

7.  Unehelichenschutz.  Die  schlechte  Lage 
der  unehelichen  Kinder  (s.  Art.  „Uneheliche 

Kinder,  Statistik")  beruht  auf  der  schwie- 
rigen Lage  ihrer  Mütter,  der  ungenügenden 

Versorgung  durch  ihre  Väter,  besonders  aber 
auf  dem  gesellschaftlichen  Vorurteil  gegen 
sie,  das  in  mancherlei  Rechtsnachteilen  sich 
ausspricht.  Ihre  öffentliche  Versorgung  ist 
in  den  meisten  Staaten  dem  Armenrecht 
überlassen.  Nur  Frankreich  billigt  ihnen, 
solange  sie  noch  nicht  8  Monate  alt  sind, 
unbeschränkt  die  Versorgung  der  unter- 

stützten Kinder  zu.  Sie  werden  auch  ohne 

Namenangabe  im  Bureau  des  Aufnahme- 
hospizes angenommen;  Dänemark  und  Nor- 

wegen kennen  die  Verpflichtung  der  Polizei- 
behörde, die  nichtgezahlten  Unterhaltsbei- 

träge des  Vaters  vorschußweise  zu  zahlen. 
Im  Deutschen  Reich  sind  die  Unehelichen 

nur  auf  die  —  meist  ungenügende  —  Armen- 
versorgung angewiesen,  wenn  die  Väter, 

wie  so  oft,  versagen. 
Daher  wird  hier  die  Stellung  zu  den 

Eltern  von  grundlegender  Bedeutung.  Für 
sie  gibt  es  zwei  Grundformen: 

Bei  der  Kindschaft  durch  Aner- 

kennung (vor  allem  im  Code  civil  aus- 
gebildet) wird  das  Kind  erst  durch  eine 

förmliche  Anerkennung  (reconnaissance)  mit 
seinen  Eltern  verwandt.  Gegenüber  der 
Mutter  kann  es  diese  Anerkennung  durch 
Klage  erzwingen,  gegenüber  dem  Vater  ist 
diese  Klage  verboten.  So  in  den  meisten 
romanischen  Ländern  in  Griechenland,  Ru- 

mänien, Lland,  Luxemburg,  Russisch-Polen. 
Neuerdings  wird  die  Klage  auf  Anerkennung 
(reconnaissance  judiciaire)  in  immer  mehr 
Fällen  gestattet,  so  in  Frankreich,  Portugal; 
stets  führt  sie  zu  einer  wirklichen  Ver- 

wandtschaft, nicht  bloß  zu  einem  Unter- 
haltsanspruch. 

Bei  dem  System  der  Unterhaltsklage 
ist  unmittelbar  die  Verwandtschaft  mit  der 

Mutter  gegeben.  Gegen  den  Vater  hat  es 
nur  einen  Unterhaltsanspruch  ohne  Ver- 

wandtschaft. Eine  Anerkennung  ist  dabei 
meist  aufs  äußerste  erschwert,  so  im  Deut- 

schen Reich  nur  in  der  umständlichen  Form 
der  Ehelichkeitserklärung  möglich.  Oefters 
wird  dabei  die  Lage  des  Kindes  gegenüber 
dem  Vater  noch  dadurch  erschwert,  daß 
für  den  Unterhaltsanspruch  der  Nachweis 
wirklicher  Verwandtschaft  verlangt  wird,  der 

Ansprach  also  hinfällt,  wo  die  Verwandt- schaft zweifelhaft  bleibt:  exceptio  plurnim, 

Einwand  der  Untreue  (so  in  Rußland  und 
seit  1900  im  Deutschen  Reich,  wo  er  früher 
nur  in  der  Hälfte  der  Länder  galt).  Anderswo, 

so  im  ganzen  alten  Österreich  und  Ungarn, 

muß  einer  für  alle  haften,  während  in  Däne- 
mark und  Norwegen  alle  gemeinsam  haften. 

Neuere  Verbindungen  beider 

Systeme  in  Belgien,  Holland,  der  Schweiz, 
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wo  freiwillige  und  erzwungene  Anerkennung 
Beben  einer  einfachen  Unterhaltsklaire  be- 

steht und  in  Norwegen,  wo  z.  T.  rolle  Ver- 
wandtschaff gegen  den  Vater  und  die  Mutter, 

dagegen  bei  mehreren  Erzeugern  Unter- 
haltsanspruch  gegen  alle  gemeinsam  beBteht. 

Wo  Anerkennung  berrscht,  zieht  sie 
mehr  oder  minder  die  elterliche  Gewall  des 
Anerkennenden  nach  sich  -  sei  dies  die 
Mutter    oder    der    Vater    —    nur    WO    dann 
Öffentliche  Versorgung  eintritt,  ergibt  sich 
deren  Vormundschaft  —  also  Berufsvor- 

mundschaft.    Wo  Unterhaltsklage  gilt,  da 
ist  mir  Verwandtschaft  zur  .Mutter  gegeben, 
d<  n  n  schwierige  Lage  und  persönliche 
Schwäche  durch  einen  Vormund  —  meist 
Berufsvormund  —  ergänzt  wird  (s.  Art. 
„Vormundschaft"). Die  fehlende  Verwandtschaft  mit  dem 
Vater  bringt  für  das  uneheliche  Kind  weitere 

teile  mit  sich,  die  im  Deutschen  Reich 
allmählich  — besonders  Beil  Artikel  121  der 
Reichs  Verfassung  für  die  leibliche,  seelische 
und  gesellschaftliche  Entwicklung  der  unehe- 

lichen Kinder  Bedingungen  wie  für 
eheliche  Kinder  fordert  —  beseitigt  werden. 
Der  Brate  Schritt  geschah  am  4./VIII.  1914, 
aD  der   Bl  .  ong  des  Archivs 
1 N    tacher  Berufsvormünder  nach  dem  Vor- 

ii  h-Ungarns  den   anehelichen 
eilnehmern    dieselbe 
..  ie  ehelichen  Kindern 

Ihrte.      Trutz  mehrfachen   Widerstandes 
b  daraus  die  Folge,  diesen  Kindern, 

allen  war,  auch  Waisen- 
rent-  ,   i  las  Beichsvei  i  setz 
v.  12  V.  Ihrt  ferner  den  Invaliden 
gleiche  Einderzulagen  für  uneheliche  wie 
für    ebeli  ler    und    allen    Krieger- 

elichen  wie  Bhelichen  —  die- 
sen •  Noch  weiter  geht  in 

.    htung   da>    Beichsbesoldungs- 
IV.    L920,    d.-m    sich    die    ent- 

schließen.   Sie 
elben   Gebühr* 

nisse  für  uneheliche  wie  für  eheliche  Kinder, 
.  sondern  auch 

der  M u t '  •  ■ 
epro'  Tumult* 

:■)   die    unehelichen li  ich; 

• 
sich  ben   Rieh* 

bald    d;u>    BGB.    d 
:n  wird,  da«  - 

wissen    Teilen    —    die    \ 
. 

\   doch   Bind    Bestrebungen   zu 

r- 

kommt  den  unel 
8.      Zichkindcraufjicht. 

I (Haltekinder,  Kostkinder,  Pflegekinder  — der  Ausdruck  schwankt)  sind  gegen  Entgelt 
von  ihren  Angehörigen  oder  Vormündern 
bei  fremden  Familien  in  Ziehe  (Pflege,  Kost, 

i  zur  Halte)  gegeben.  Vielfach  rechnet  man 
auch  Kinder,  die  unentgeltlich  oder  solche, 
die  bei  Verwandten  untergebracht  sind,  zu 
ihnen,  damit  nicht  Kinder  dadurch  der  Auf- 

sicht entzogen  werden,  daß  man  sie  scheinbar 
oder  wirklich  ohne  Entgelt  oder  bei  Ver- 
wandten  unterbringt.  Kinder  in  Anstalten, 
Kinder,  die  von  Behörden  (Armen-  und 
Jugendämtern,  Fürsorgeerziehungsbehörden) 
zu  Familien  gegeben  sind,  gelten  meistens 
nicht  als  Ziehkinder,  hier  und  da  auch  Kinder, 
die  von  Vereinen  untergebracht  sind.  In 
Deutschland  sind  die  Ziehkinder  fast  alle 
unehelicher,  in  Frankreich  dagegen  meist 
ehelicher  Abstammung. 

Seit  etwa  hundert  Jahren  wird  diese 
Aufsicht  zunächst  in  Verordnungen,  Er- 

lassen und  Verfugungen  für  einzelne  Orte 
und  Gemeinden  geregelt,  so  1840  für  Berlin. 
1878  finden  wir  die  erste  landesgesetzliche 

Regelung  in  Hessen,  dem  1809  Württem- 
berg gefolgt  ist.  Seit  1880  finden  wir  viel- 

fache Neuregelungen,  so  in  Preußen  eine 
Fülle  von  Verordnungen;  eine  einheitliche 
Regelung  für  das  Deutsche  Reich  besteht 
nicht;  daireiren  in  Deutsch-Oest erreich  das 
G.  v.  4.  /IL  1919. 

Das  hessische  Gesetz  verlangt,  daß  die 
Eltern  oder  wer  sonst  das  Kind  in  Pflege 

gibt,  vorher  sich  zur  Weggabe  eine  Er- laubnis der  Behörde  verschaffen.  Meist 
jedoch  soll  nur  die  Ziehmutter  sich  vorher 
die  Erlaubnis  geben  lassen,  Pflegekinder  auf- 

zunehmen, wozu  Familien  verhalt  nisse  und 
Wohnung  geprüft  werden.    Da  indessen  die 
Erlaubnis,     die     jederzeit     widerruflich     ist, 
meist    doch   erst    nachtraglich   erbeten    wird, 

t     man    sich    vielfach    damit,    die 
Pflegefanulie  zu  sofortiger  Anmeldung  des 
aufgenommenen     Kindes    zu    verpflichten, 
wofür    verschieden    lange    fristen    gesetzt 
werden.      Die   Gesetze   und    Vorordnui 

geben   nähere    Vorschriften  für   Art   dii 
Kieldung,  für  die  Gründe  zur  Verweigei 
der  Zurücknahme  der  Erlaubnis,  Anmeldung 
von  Sterbefallen  und  Art  der  Aul  icht    Von 
be  onderer  Bedeutung  ist,  ob  «ler  Aulaioht 
ein  Recht  zusteht,  die  Entfernung  dei  K 
aus  einer  schlechten  Pflegestelle  unmittelbar 
oder  durch  die  .Mutter  zu  verlangen  «'der  das 

entfernen.    Letzteres       mit 
der  Schutzhaft  etwa  zu  vergleichen  —  iBt 

■■■  i  oi  bl  dl    Blind  jederzeit  au 
.'■!..     Die  Aufsicht  endi  'den 

mit  dem  J,  •  '..,   Id.,   14.   I.elien-jahr.     Hierzu treten  noch  di<  Straivorscbriften. 
Neu.  •  .  sllige  Ai  ndei 

■laut  (h.  Art.  „Jugendamt",  oben 
:  lf.). 
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In  Frankreich  handelt  es  sich  vor- 
wiegend um  eheliche  Kinder,  die  ganz  klein 

zu  Pflegemütter-Ammen  aufs  Land  gebracht 
werden,  um  nach  einigen  Jahren  zu  ihrer 
Mutter  zurückzukehren.  Dieser  Brauch  ist 
dort  Jahrhunderte  alt  und  hat  schon  früh  — 
im  18.  Jahrh.  —  zu  öffentlichen  Vorschriften 
über  die  Vermittlung  —  durch  vereidigte 
Vermittler  —  sowie  zu  Versuchen  einer  be- 

sonderen Aufsicht  geführt.  Die  Mißstände 

solcher  Unterbringung  boten  bis  zur  Gegen- 
wart einen  häufigen  Gegenstand  in  der 

schönen  Literatur  wie  in  Fürsorgewerken. 
Nach  mancherlei  Anläufen  im  vorigen  Jahr- 

hundert wird  diese  Aufsicht  in  der  sog. 
loi  Koussel  (relative  ä  la  protection  des 
enfants  du  premier  äge)  1874  geregelt,  das 
mit  manchen  Aenderungen  noch  gilt.  Es 
überweist  die  Aufsicht  der  Polizei,  die 

sie  unter  Mitwirkung  von  Aerzten  und  Für- 
sorgevereinen ausübt.  Ihr  unterliegen  nicht 

nur  die  Pflegemütter,  sondern  auch  alle 
Vermittler  und  Vermittlungsbureaus.  Wer 

das  Kind  in  Pflege  gibt,  muß  es  seiner  Orts- 
behörde anzeigen,  ebenso  braucht  die  Pflege- 

mutter eine  vorherige  Erlaubnis  zur  Annahme. 
Das  Gesetz  gilt  aber  nur  für  Kinder  bis  zu 
2  Jahren. 

In  England,  wo  es  sich  wie  bei  uns  um  un- 
eheliche Kinder  handelt,  hat  man  die  Gesetze 

zum  Schutze  des  kindlichen  Lebens  (von 
1872  und  1897)  dem  Kindergesetz  (Children 
Act)  1908  als  ersten  Teil  eingefügt:  Infant 
life  protection.  Ihre  Anordnungen  gelten 
für  Kinder  bis  zu  7  Jahren. 

9.  Gewerblicher  Kinderschutz  (s.  den 

Art.  „Arbeiterschutzgesetzgebung"). 
10.  Vorschriften  des  Strafgesetzbuches. 

Die  Bestimmungen  dieses  Gesetzbuches  gegen 
den  Mißbrauch  der  elterlichen  Gewalt,  seine 
besonderen  Strafen  für  bestimmte  Vergehen 
an  Kindern  sind  gewiß  eine  nützliche  Er- 

gänzung der  Kinderfürsorge.  Anders  liegt  es 
bei  den  Strafbestimmungen  gegen  Kinder  und 
Jugendliche,  die  vom  Standpunkt  der  Kinder- 

fürsorge starken  Bedenken  unterliegen.  Ihre 
Umgestaltung  durch  die  Jugendgerichte 
(s.  diesen  Art.  oben  S.  525  ff.)  ist  nur  eine 
vorläufige  Besserung,  neben  der  die  Forde- 

rung, Kinder  und  Jugendliche  bis  zu  18  Jahren 
von  jeder  kriminellen  Strafe  fernzuhalten, 
die  seit  mehr  als  hundert  Jahren  immer 
wieder  auftritt,  neuerdings  mit  besonderem 
Nachdruck  erhoben   wird. 

11.  Versicherungswesen.  Die  Arbeiter- 
versicherung gewährt  seit  1911  Witwen-  und 

Waisenrenten,  die  eine  sehr  wesentliche 
Besserung  der  Fürsorge  darstellen;  wenn 
sie  auch  nicht  zum  vollen  Unterhalt  der 

Kinder  ausreichen  —  trotz  der  Erhöhungen 
v.  12./VI.  1916  und  bis  in  die  jüngste  Zeit  — , 
so  ermöglichen  sie  doch  in  vielen  Fällen  in 
Verbindung  mit  dem  noch  bestehenden  Fa- 

milienhalt eine  geordnete  Erziehung  der 
Kinder.  Da  den  Versicherungsanstalten  wei- 

tere Aufwendungen  in  gleicher  Weise  wie  für 
Heilbehandlung  und  Anstaltsversorgung  von 
Invaliden  erlaubt  sind  (§  1400  mit  §  1274 
und  1277  RVO.),  so  haben  sie  vielfach 
Kinder  in  Waisenhäusern,  Heil-  und  Pflege- 

stätten oder  in  ländlicher  Pflege  unter- 
gebracht. Sie  dehnen  diese  Fürsorge  auch 

auf  andere  gesundheitlich  gefährdete  Kinder 
ihrer  Mitglieder  aus.  Aehnlich  bildet  die 
Wochenfürsorge  der  Krankenkassen  (G.  v. 
12./IX.  1919)  ein  Stück  der  Kinderfürsorge. 

12.  Kriegerwaisen.  Sie  erhalten  nach 
dem  ReichsversorgungsG.  v.  12./V.  1920 
außer  ihrer  Rente  einen  Anspruch  auf  soziale 
Fürsorge,  die  von  den  Fürsorgestellen  für 
Kriegshinterbliebene  ausgeht  und  neben  Geld- 

zuwendungen auch  erziehliche  Hilfe  umfaßt. 

III.  Formen  der  Kinderfürsorge. 

Einerlei,  ob  die  Fürsorge  von  einer  Be- 
hörde, einer  Stiftung,  einem  Verein  aus- 

geübt wird,  sie  wird  stets  die  gleiche  Er- 
ziehungsarbeit darstellen  und  mit  den  gleichen 

Mitteln  durchgeführt  werden  müssen.  Eine 
Gliederung  ihrer  Formen  wird  sich  zweck- 

mäßig nach  ihrer  Stellung  zur  Familie 
richten,  je  nachdem  sie  neben  ihr  arbeitet, 
teilweise  oder  ganz  an  ihre  Stelle  tritt.  Die 
einfachste  Form  ist  die  Beratung  der  Familie, 
die  sich  zur  Aufsicht  verschärft,  dann  Teile 
der  Erziehung  selbst  ausführt,  bis  sie  die 
Leitung  dieser  Erziehung,  endlich  ihre  ganze 
Durchführung  in  die  Hand  nimmt. 

1.  Beratung  der  Familie.  Ihr  Ziel  ist, 
die  Familie  über  die  richtige  Erziehungsart 
zu  beraten,  ihr  alle  neuen  Erfahrungen  auf 
diesem  Gebiete  zugänglich  zu  machen  und 
ihr  die  vorhandenen  Hilfseinrichtungen  der 
Fürsorge  nachzuweisen.  Die  Mittel  sind 
sowohl  allgemeiner  Natur  (Zeitschriften, 
Flugschriften,  Vorträge,  Ausstellungen)  als 
besonderer  Art  (Beratungsstellen,  häus- liche Belehrung). 

Allgemeine  Erziehungsberatung. 
Die  allgemeinste  Form  bilden  Vereinigungen 

wie  der  „Verein  für  häusliche  Erziehung" 
(Leipzig),  die  die  Eltern  in  Erziehungsfragen 
zu  beraten  pflegen,  durch  allgemeine  Be- 

lehrung (in  Zeitschriften,  Flugschriften.  Vor- 
tragskursen, Ausstellungen),  wie  durch  Eltern- 

beratungsstellen. Meistens  erfassen  die  Für- 
sorgeeinrichtungen einzelne  Gebiete. 

Mutterberatungs-  und  Säuglings- 
fürsorgestellen. Ihr  Vorbild  in  Deutsch- 

land ist  die  Taubesche  Umgestaltung  (1883) 

der  Leipziger  Ziehkinderanstalt,  die  zunächst 
der  Aufsicht  über  Ziehkinder  diente.  Dir 

Mittelpunkt  wurden  wöchentliche  Sprech- 
stunden, in  denen  alle  Kinder  —  in  erster 

Linie  Säuglinge  —  dem  Arzt  vorgestellt 
wurden.         Aehnliche     Beratungen    führte 
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Budin  1892  bei  der  Pariser  Charit e  ein  als 
Consultations  de  nonrrissons.  Seit  1900 
etwa  entwickelten  sie  rieh  im  Deutschen 

Reiche   als   Mittel,   die    Säuglingssterblich- 
keit  zu  bekämpfen.  Sie  entstanden  als 
Teile  des  Säuglingssohutzes  in  vielen 
Städten,  aber  aueli  mit  einigen  Aenilerun^en 
in  ländlichen  Bezirken.  Neben  einer  Be- 

lehrung der  Mütter  ober  die  eigene  Gesund- 
heit und  die  Behandlung  des  Kindes  wollten 

sie  vor  allem  das  Selb8t8tillen  fördern,  das 
bereits  bei  Taube  so  stark  betont  wurde. 

Der  Arzt  als  Leiter,  die  Wage  als  PrüfungS- 
mittel  gehören  ebenso  zu  ihrem  nötigsten 
|:>  tande,  wie  die  Schwester,  die  bei  der 
Beratung  dem  Arzte  zur  Hand  geht,  aber 
auch  durch  Hausbesuche  und  mündliche 

Drang  weiter  zu  wirken  hat.  Da  der 
Besuch  gani  freiwillig  erfolgt,  so  Buchten 
die  Stellen  durch  Gewährung  von  Stärkungs- 

mitteln, Stillpramien  u.  dgl  den  Besuch  zu 
heben,    mit    dem    Ziele,    möglichst    jeden 

ling    und    jede    werdende    .Mutter    ihres 
Bezirkes    zu    erfassen.       Im    Kriege    wurden 

vielfach  Nährmittel,  billige  Milch  und  ähn- 
liches durch  die  Beratungsstellen  ausgegeben 

und-       •        ich  sehr  gehoben.  Neuerdinga 
werden  die  Bescheinigungen  über  Selbst- 
Etillen  für  die  Stillgelder  der  Krankenkassen 
oft  durcl  llen  ausgegeben  und  so 
ihre    Wirksamkeit    erweiten.       Wenn   sie   an 

du-  Berufsvormundschaft  angeschlossen  sind, 
so    haben    ~ie   in    deren    Schützlingen    einen 

ern,  der  sich  durch 
•    nach  und  nach  vergrößert. 

Kleinkinder  berat  Ung88l  eilen.        Sie 
sind  eine  Fortsetzung  der  vorigen  Einrich- 

für  Kinder  bis  zu  6  Jahren.    Die  ESn- 
rieht  ahnlich;  der   Arzt    spielt  eine 

.  ille.        Indessen     kommen    in 
\  \sie  beim  Säugling 

rächt,  für  die  der 
•>cl  iilung    mit- 

muß.    J»a  hier  auch  die  Mitwirkung 
er   Ki. alle  —  mei 

ben   ehrenamtlichen    Helfern 

.:  man  diese  Beratungsstellen 
eil     und  alten 

■  ildete  t  lichtige 

•  mit    deren 
ind  ihrer  reichliche 

b'  r  .• :  ur  alle  A 

kbutM-n  nutzbar  zu  BUttl 

.•--  ■ :    |  .•     •  b  :  ..■  d      -'  hul- 
pflil  I  ur- 

uugebildet,  die 

Schularzt,  Schulschwester,  Schul- 
pflegerin.  Es  handelt  sich  dabei  nicht  um 
die  ältere  Form  schulärztlicher  Tätigkeit, 
die  im  18.  Jahrh.  bereits  angeregt,  sich  vor 
allem  mit  der  Hygiene  der  Schule  und  des 
Unterrichts  befaßt,  und  erst  in  der  letzten 
Hälfte  des  19.  Jahrh.  Langsam  ausgebaut 
wurde.  Sie  befaßt  sich  mit  der  gesundheit- 

lichen Gestaltung  der  Schulräume,  mit  den 
gesundheitlichen  Nachteilen,  die  aus  der 

Schuleinrichtung  und  dem  Sohulbetriebe  er- 
wachsen (Reinlichkeit,  Ventilation,  Heizung, 

Sitzgelegenheit).  Später  trat  dazu  die  ge- 
sundheitliche Beobachtung  jedes  einzelnen 

Schulkindes.  Neuenlinus  wird  jenes  meist 
den  amtlichen  Äerzten,  letzteres  besonderen 
Schulärzten  übertragen,  die  teils  lest  an- 

gestellt sind,  teils  diese  Tätigkeit  im  Neben- 
amt ausüben.  In  der  Kegel  finden  wir  diese 

nur  in  größeren  Städten,  selten  auf  dem  Lande, 
wo  sich  der  Kreisarzt  diesen  Aufgaben  nicht 

genug  widmen  kann.  Einzelne  Staaten, 
im  Deutschen  Reich  Sachsen-Meiningen  und 
Baden,  haben  eine  besondere  gesetzliche 

Regelung;  meist  sind  nur  Regierungsver- 
fügungen erlassen  oder  der  freie  Wille  der 

Gemeinden  hat  sieh  der  Sache  angenommen. 

Von  Einfluß  auf  die  Ausdehnung  der  Ein- 

richtung war  die  Einführung  der  Sonuner- 
pflege  und  anderer  gesundheitlicher  Für- sorge für  die  Schulkinder. 

Der  Schularzt  hat  das  Kind  bei  seiner 

Aufnahme  zu  untersuchen  U.  a.  wegen  Zu- 
rückstellung vom  Unterricht  oder  Zuweisung 

an  Sonderschulen.  Er  soll  es  dann  dauernd 

gesundheitlich  überwachen,  wozu  meist  ein 
Gesundheitsbogen  dient,  der  beim  Schul- 

eintritt angelegt  und  später  ergänzt  wird. 
Er  soll  auch  die  Eltern  wei  en  der  Behandlung 
kranker  Kinder  beraten.  Nur  ausnahmsweise 

verbindet     sich    dabei    eine    eigentliche    Be- 
handlung,  so  in  den  Schulzahnkliniken. 
Im  Grundsatz  i'ilt  bisher,  daß  sich  der 
Schularzt  auf  beratendes  Wirken  beschränkt. 

Hierbei  sieht  ihm  die  Sohulsohwester  — 
die  wesentlich  auf  gesundheitliche  Förderung 

zur  Seile;  sie  nimmt  an  den 

Sprechstunden  als    ßine  Gehilfin  teil,  und 
i.ll    eine  ärztlichen   Rat»  bläj  e  m  d  Anord- 

nungen    bei    den     Eltern     unterstützen,    so 
durch    Hausbesuche,    dabei    die    häusliche 

dh(  il  pfli  ■  e      i"  achten      und      die 
rn    dann    beraten.  rein 

l iili  pei  hu  tur  dheitliche  I  Brdi • 

Ine    Seh  I  mußte 

hrei    !••  zirke         meist 
mehrere  Schulen      auf  diesen  Aufgabenkreii 

Seh  ulpflegei  i  n   (oder .null     auf 

wirtschaftliche  und  sittliche  .Miß-'- 
unten     häuslichen     Verhält- 

zu    prüfen    und   auf  die  ee-amte    I  ur- 
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sorge  für  die  Kinder  zu  achten,  so  unter- 
sucht sie  die  wirtschaftlichen  und  häus- 
lichen Voraussetzungen  für  die  Zuweisung 

an  Horte,  Schulspeisungen  u.  dgl.  und  sucht 
zur  Verhütung  der  Verwahrlosung  auf  die 
Eltern  einzuwirken.  Sie  hat  als  Vermittlerin 
nicht  nur  zwischen  Schule  und  Haus,  sondern 
zugleich  zwischen  diesen  und  den  vielfältigen 
Veranstaltungen  behördlicher  und  freier  Art 
zu  wirken,  wozu  ihr  ihr  kleinerer  Bezirk 
Gelegenheit  lassen  soll.  Häufig  tritt  sie  beim 
Schularzt  an  Stelle  der  Schulschwester, 
wenngleich  hier  und  da  beide  Einrichtungen 
nebeneinander  bestanden  haben. 

Die  Schulpflegerinnen  wurden  in  Char- 
lottenburg von  einem  Verein  (Jugendheim) 

angestellt  und  der  Schulverwaltung  zur  Ver- 
fügung gestellt,  in  Frankfurt  a.  M.  sind  sie 

Beamte  des  Jugendamts,  aber  den  Schulen 
zugewiesen,  anderswo  sind  sie  von  der  Schul- 

verwaltung selbst  angestellt.  Die  verwickelten 
Beziehungen  verschiedener  fürsorgenden 
Stellen  treten  hier  im  kleinen  zutage,  wie 

sonst  im  großen  (s.  Art.  „Jugendamt".) 
Berufsberatung.  Bei  der  Berufswahl 

hat  unsere  gesellschaftliche  und  wirtschaft- 
liche Entwicklung  die  Familie  vor  neue,  be- 

sonders schwere  Aufgaben  gestellt,  denen 
ihre  Kräfte  kaum  in  einem  Stande  gewachsen 
sind.  Schon  früh  gibt  es  daher  Versuche, 
darin  vor  allem  den  minderbemittelten 
Kreisen  durch  Bat  und  Vermittlung  zu 
helfen.  Sie  gehen  ursprünglich  von  der  Sorge 
für  hilfsbedürftige  Kinder  aus,  denen  der 
Familienschutz  fehlt.  Schon  im  18.  Jahrh. 
bedingen  sich  Waisenhäuser  das  Kecht  aus, 
•die  Werkstätten  ihrer  Stadt  mit  den 
Kindern  zu  besuchen  als  Grundlage  zweck- 

mäßiger Berufsberatung.  Seit  reichlich 
einem  Menschenalter  dehnt  sich  diese  Berufs- 

beratung, die  innerhalb  der  öffentlichen  Er- 
ziehung immer  wieder  betont  wurde,  auf 

ratbedürftige  Kinder  aller  Art  aus,  zunächst 
wohl  auf  alle  Waisen.  Dann  wurde  sie  allen 

Eltern  zugänglich  gemacht,  vor  allem  in  Ver- 
bindung mit  der  Schule  und  durch  zahl- 

reiche Schriften  über  Berufswahl.  Je  weniger 
die  Kinder  einfach  in  den  überlieferten  Beruf 
der  Eltern  eintreten,  ja  Kinder  unserer 
Zeit  in  der  Familie  fern  vom  Erwerbs- 

leben und  seinen  Berufen  aufwachsen,  wie 
einst  vor  einigen  hundert  Jahren  die  Waisen 
in  ihren  Anstalten,  je  schwieriger  es  wird, 
die  Voraussetzungen  für  jede  der  viel- 

fältigen Arbeitszweige  und  ihre  wirtschaft- 
lichen Aussichten  zu  beurteilen,  um  so 

öfter  geraten  Kinder  in  einen  Beruf,  der 
ihren  körperlichen  oder  geistigen  Fähigkeiten 
nicht  entspricht  oder  sie  kommen  zu  einem 
ungeeigneten  Lehrmeister.  Dazu  treten  die 
volkswirtschaftlichen  Schäden  falscher  Be- 

rufswahl (mangelnd  ausgebildete  Kräfte, 
Ueberfüllung    gewisser    Berufe    aus    äußer- 

lichen Gründen,  Berufswechsel,  wirtschaft- 
licher Verfall,  Landstreicherei).  1912  zählt 

man  bereits  130—140  Berufsberatungsstellen, 
die  meist  mit  einer  Lehrstellenvermittlung 
verbunden  sind. 

Neuerdings  entwickeln  sie  sich  zu  großen 
Berufsberatungsämtern,  die  mit  Lehrstellen- 

nachweis an  die  Arbeitsämter  angeschlossen 
werden.  Damit  ist  die  Einrichtung  —  über- 

raschend schnell  —  über  den  Rahmen  der 
Fürsorge  hinausgewachsen  und  ein  Stück 
Wirtschaftspolitik  geworden  (s.  d.  Art.  „Be- 

rufsberatung"). Wohl  aber  sind  besondere 
Arten  der  Berufsberatung  noch  der  Für- 

sorge verblieben.  Sie  bedarf  nicht  nur  für  die 
ihr  völlig  anvertrauten  Schützlinge  beson- 

derer Berufsberatung,  da  hier  oft  sehr  schwie- 
rige Fragen  zu  lösen  sind,  sie  vor  allem  auf 

eine  dauernde  Aufsicht  nicht  verzichten  kann; 
es  gibt  auch  Gruppen  von  Kindern,  die  wegen 
körperlicher  und  geistiger  Mängel  einer  Be- 

ratung bedürfen,  die  sich  so  sorgsam  in 
ihre  Eigenart  einfühlen  und  ihren  Ver- 

hältnissen nachgehen  kann,  wie  dies  die 
Berufsämter,  die  doch  vorwiegend  auf  die 
Masse  der  durchschnittlichen  Fälle  eingestellt 
sind,  nicht  vermögen.  Als  Beispiel  erwähne 
ich  die  Hilfsschüler,  für  deren  oft  sehr  um- 

ständliche Berufsberatung  an  manchen  Orten 
seit  etwa  1905  besondere  Ausschüsse  be- 

stehen, für  die  neben  der  Beratung  in  Ge- 
meinschaft mit  Schule  und  Schularzt  die 

Beschaffung  geeigneter  Arbeits-  und  Lehr- 
stellen und  deren  ständige  Anleitung  wichtig 

ist,  und  zugleich  durch  dauernde  Fühlung  mit 
der  Berufsbildung  des  Zöglings  zur  Samm- 

lung sehr  wertvoller  Erfahrungen  führt. 
Noch  wichtiger  fast  ist  diese  Beratung  für 
Schüler,  die  nicht  der  Hilfsschule  über- 

wiesen wurden  und  dann  aus  der  3.  oder 
4.  Klasse  entlassen  werden,  also  keinen 
ordentlichen  Schulabschluß  erreichen. 

Beratende  Fürsorge  für  Kinder  findet 
sich  bei  vielen  Wohlfahrtseinrichtungen.  Sie 
wurde  bereits  bei  der  Armenpflege  (II,  1) 
erwähnt,  wo  sie  sich  auch  zur  Aufsicht,  ja 
in  einigem  Maße  zur  Erziehungsleitung  aus- 

gestalten läßt,  wie  bei  der  großen  Hamburger 
Armenreform  1788;  ähnliche  Beziehungen 
finden  sich  bei  der  Trinkerfürsorge,  Tuber- 

kulosefürsorge, Wohnungsfürsorge  und  be- 
sonders bei  der  Familienfürsorge  (vgl.  über 

Gienzschwierigkeiten  den  Art.  „Jugend- amt"). 

In  neuerer  Zeit  scheinen  sich  die  Ein- 

richtungen der  Beratung  in  der  Kinder- 
fürsorge zu  mehren,  und  auch  bei  der  Auf- 

sicht und  Erziehungsleitung  nimmt  die  be- 
ratende Tätigkeit  wieder  größeren  Baum 

ein.  Darin  treten  zwei  verschiedene  Strö- 
mungen zutage:  der  Wunsch,  möglichst 

alle  Kinder  mit  der  Erziehungsfürsorge  zu 

erreichen,  läßt   solche   Veranstaltungen  be- 
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vorlagen,  die  mit  wenig  Kosten  einen  großen 
Kreis  erfassen,  wie  es  bei  solcher  Beratung 
der  Fall  ist;  bei  manchen  wirkt  auch  hierbei 
der  Wunsch  mit,  durch  Stärkung  der  Familie 
den  Eintritt  weiterer  Fürsorge  zu  vermeiden. 
Andererseits  kann  die  Fürsorge  die  Familie 
selten  ganz  ausschalten;  sie  muß  selbst  bei  \  ei- 

liger Abtrennung  von  der  Familie  damit  rech- 
nen, daß  ihr  Einfluß  sich  stets  wieder,  min- 

destens nach  erreichter  Volljährigkeit,  geltend 
macht.  Jede  Verständigung  mit  der  Familie, 
die  oft  nur  durch  mühsame  und  langwierige 
Beratung  zu  gewinnen  ist,  sichert  die  spätere 
Wirkung  der  Fürsorge  nach  Beendigung  der 
gesellschaftlichen  Erziehung  und  erleichtert 
deren  Durchführung,  wenn  sie  eine  Mit- 

wirkung der  Familie  herbeiführt  oder  doch 
deren  Gegenwirkung  ausschaltet. 

Jedoch  die  Berat  um'  kann  nur  zum  Ziele 
führen,  wenn  die  Familie  sich  beraten  läßt. 
Widerstrebt  sie,  so  wird  die  Einderfflrsorge, 
sobald    es    sich     um    ernstere     Gegensätze 
handelt,     nach     stärkeren     Mitteln     suchen 
müssen.     Dreht  es  sich  um  Einzelheiten,  so 
wird  sich  die  Beratung  zur  Aufsicht  wandeln, 
die   durch    Zwang   ihre    Maßnahmen    durch- 

führen kann.    Diesen  Zwang  muß  sie  gesetz- Vorschriften    entnehmen.        Diesen 
:t   kann  sie  daher  erst  tun,  wenn  ihre 

m  die  Erziehung  nicht  bloß  als 
•■■  ünsehenswert  erscheinen  oder 

nur  von  Teilen  der   Gesellschaft   anerkannt 
wen!  rn  wenn  sie  der  Mehrheit  als 

cheinen    und    als   solche   ge- 
setzlich fi  v.urden.  Man  wird  freilich 

I  ben     dem     Hinweis    auf 
1    mit    Vorliebe   Bat  und 

.    v. eil    mir    die    Vor- 
schriften auf  allgemeine  Beachtung  Aussicht 

ten  der  Betroffenen 

ab  ;■          m&£  gebilligt  werd<  d. 
2.   Aufsicht  über    die   Familie.     Diese 

I  eil  zeb  e  ei  gbegrenzte ..•  ■  atlich    auf 

liehe    Fi  •     beim    Zieh- 
•  ten  der  Kinder, 

Die  Aul 
kann   in  Ver- 

halt, 'i  rn  nmfa 
baft  und  dem  Gemeinde- 

!    I     I 

I   •    der 

rwal- tung  zu.  ladt- 

.1  oder  d  i 

ijZei    alt   . 

liehe  von  der  Stadt  getrennt  ist,  kann  eine 
solche  Vereinigung  erreicht  werden,  wenn 
die  Bolizei  die  Aufsieht  allein  oder  zugleich 
die  Entscheidungen  einer  städtischen  Stelle 
überträgt.  In  beiden  hallen  kann  die  Auf- 

sicht auch  privaten  Vereinen  übergeben 
werden. 

Am  mangelhaftesten  ist  die  Aufsicht, 
wenn  sie  einfach  durch  Besuche  der  Schutz- 

leute ausgeübt  wird  und  rein  an  Aeußerlich- 
keiten  hängen  bleibt.  So  war  es  schon  ein 
Fortschritt,  wenn  die  Vereine  für  Halte- 
kinder  ihre  Frauen  der  Polizei  zur  Ver- 

fügung stellten  oder  allgemeine  Frauen- 
vereine sich  ehrenamtlich  dieser  Tätigkeit 

annahmen.  Manchmal  gliederte  sich  die 
Polizei  solche  freien  Hilfskräfte  unmittelbar 
an.  Etwas  Aehnliches  wurde  dort  erreicht, 
wo  die  Ehrenbeamten  der  Armenverwaltung 
dazu  herangezogen  wurden,  besonders  wenn 
Frauen  als  Armenpflegerinnen  tälig  waren. 
Wo  der  Gemeindewaisenrat,  getrennt  vom 
Armenrat,  sich  der  Aufsicht  annahm,  schuf 
er  sich  gewöhnlich  eine  ähnliche  Einrichtung 
freiwilliger  Mitarbeiter.  Beide  ersetzten 
dies  allerdings  manchmal  auch  durch  Ab- 

machungen mit  Frauenvereinen  verschie- 
dener Art. 

Eine  wesentliche  Besserung  dieser  Auf- 
sicht geht  von  der  Leipziger  Ziehkinder- 

anstalt aus;  sie  hat  darüber  hinaus  die 
Grundlagen  moderner  Säuglin^sfürsorge  und 
eine  erste  Form  moderner  sozialer  Frauen- 

arbeit geschaffen.  Diese  Anstalt  bestand  als 
Stiftung  seit  1824,  deren  Zinsen  der  Auf- 

sicht sfülirung  über  uneheliche  Ziehkinder 
dienten.  Bereits  1858  wurde  für  sie  ein 

er  Ziehkinderarzt  und  eine  besoldete 

Pflegerin  angestellt.  1883  übernahm  Dr.  Max 
Taube  diese   Stellung,   auf  den   jene   Aende- 
rungen  zurückgehen.    Er  führte  regelmäßige 
Vorstellungen  aller  beaufsichtigten  Kit  der 
rot  dem  Arzte  ein,  er  erweiterte  den  Kreis 
der  beaufsichtigten  Kinder  und  bezog  hinein 
L884  die  unentgeltlich  bei  fremden  unter- 

gebrachten,  L891  die  bei   Verwandten  ?er- 
en  ui  d  1900  die  bei  der  Mutter  \.  r- 

bliebenen  unehelichen  Kinder,  endlich  1911 
1 1  liehen,  die  mit  unehelichen  in  einer 

ßtelle  untergebracht  und  1918  alle  ehelichen 
in  fremdei  oder  verwandter  Pflege  befind- 
lii  hi  d   Kii  e  alle  unehelii 

ipl    und    dazu    alle   t  luln  In-  n 
■  md<  i  Pflej  e  im  ci  bei  Verwandten  um- 

faßte.     1  ur   die  ■    er   aufs 
;  fachlicher  Kennt- 

■  lau    1904    neben    ihm    QOCh     . 

i  ui  d  l'I  damen  tätig  waren, 
dei  freiwillig«  n  Frauennilfe  hob 

pflege  i  ui mal 

um  y  '      •  |t  gli  ii  h   zur    \ 
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zu  stehen.  Diese  Entwicklung  beruht  darauf, 
daß  Taube  den  Ursachen  der  Mißstände, 
die  er  bekämpfte,  sorgsam  auf  den  Grund 
ging.  Er  fand,  daß  nicht  Schlechtigkeit 
der  Ziehmütter  die  Pflegekinder  in  erster 
Linie  schädige  —  sog.  Engelmacherinnen 
sind  selten  und  als  gewiegte  Verbrecher  an- 

zusehen. Er  sagt  mit  Eecht  von  ihrer  Mehr- 
zahl: „Ich  hätte  nie  geglaubt,  diese  Opfer- 

willigkeit und  Selbstlosigkeit  zu  finden." 
Dagegen  fällt  ins  Gewicht  die  wirtschaftliche 
Schwäche  und  oft  die  Minderwertigkeit  der 
unehelichen  Mütter.  Dagegen  stellen  die 
Kinder  selbst  besondere  Ansprüche  an  die 
Pflege,  während  die  Väter  sich  möglichst 
ihren  Zahlungsverpflichtungen  entziehen.  Zur 
Sicherung  dieser  Ansprüche,  die  für  eine 
gute  Pflege  unentbehrlich  sind,  sind  die  Vor- 

münder der  Kinder  —  sei  es  die  Mutter  oder 
sonst  jemand  —  meist  nicht  imstande,  wie 
sie  ja  auch  ihre  Erziehungsaufsicht  nicht 
recht  ausüben  —  sonst  wäre  ja  die  Kost- 

kinderaufsicht unnötig.  Deshalb  dehnt 
Taube  seine  Aufsicht  auf  die  Vormünder 
aus,  um  durch  sie  die  Ansprüche  des  Kindes 
sicherzustellen.  Da  sich  immer  wieder  zeigt, 
daß  die  Vormünder  trotzdem  versagen, 
kommt  er  1885  zu  dem  Gedanken,  die  Vor- 

mundschaft für  ihre  Schützlinge  auf  den 
Vorsitzenden  der  Anstalt  zu  übernehmen. 
Dies  geschah  zunächst  1886  so,  daß  der  Vor- 

sitzende —  nach  Verhandlungen  mit  dem 
Justizministerium  —  vom  Vormundschafts- 

gericht im  voraus  zum  Vormund  aller 
Schützlinge  der  Ziehkinderanstalt  verpflichtet 
wurde,  seit  1900  stand  ihm  diese  Vormund- 

schaft kraft  Gesetzes  ohne  Bestellung  zu 

(s.  Artt.  „Berufsvormundschaft"  u.  „Jugend- 
amt"). Diese  Gestaltung  der  Aufsicht  ist  das 
Vorbild  der  weiteren  Entwicklung  geworden. 

Besonders  schwierig  liegen  die  Verhält- 
nisse auf  dem  Lande,  wo  Armenpflege, 

Polizei,  Waisenrat  gleichmäßig  versagen;  ihre 
Ergänzung  durch  den  Kreisarzt,  durch  ein- 

zelne Frauen,  Helferinnen  und  Vereine, 
Hebammen,  haben  versagt.  Wirkliche 
Besserung  bringen  auch  hier  die  geschulten 
Pflegerinnen,  die  von  größeren  Vereinigungen 
oder  von  der  Kreisverwaltung  angestellt 
wurden. 

Kinderarbeit.  Ist  bei  der  Ziehkinder- 
aufsicht durch  die  gesetzlichen  Vorschriften 

vor  allem  das  Aufsichtsrecht  und  der  Träger 
der  Aufsicht  festgelegt,  dagegen  Ziel  und 
Inhalt  dieser  Aufsicht  gar  nicht  oder  nur 
ganz  allgemein  bestimmt  (ordentliche  Pflege 
des  Kindes),  so  sind  bei  der  Kinderarbeit 
einzelne  Verbote  gesetzlich  gegeben.  Das 
Ziel  der  Aufsieht  ist  genau  in  einzelnen 
Anordnungen  (s.  Art.  „Arbeiterschutz- 

gesetzgebung") festgelegt,  deren  Befol- 
gung nachgeprüft  werden  soll.      Diese  Auf- 

gabe ist  mit  der  übrigen  Fabrikaufsicht 
verbunden  und  liegt  den  Fabrikinspektoren 
mit  ihren  männlichen  und  weiblichen  Hilfs- 

kräften ob.  Wir  finden  also  hier  dieselbe 
polizeiliche  Einstellung  wie  bei  dem  Zieh- 

kindergesetz. In  Oesterreich  hat  man  in 
dem  G.  v.  19./XII.  1918  besondere  Auf- 

sichtsorgane vorgeschrieben,  die  von  den 
Einrichtungen  der  öffentlichen  und  privaten 
Jugendfürsorge,  den  Lehrern,  Aerzten  und 
Geistlichen  unterstützt  werden  sollen;  Ju- 

gendämter, Berufsvormundschaften,  Für- 
sorgevereine sollen  Fälle  der  Kinderarbeit 

in  fürsorglicher  Form  untersuchen,  im  Notfall 
der  Polizei  und  dem  Vormundschaftsgericht 
Anzeige  machen,  aber  vor  allem  Fürsorge- 

maßnahmen, falls  sie  geboten  erscheinen, 
selbst  einleiten  oder  veranlassen.  Wo 
Ziehkinderaufsicht  besteht,  sollen  die 
Aufsichtsstellen  an  sie  angegliedert,  in 
jedem  Falle  der  Berufsvormund  zugezogen 
werden. 

Wo  es  sich  um  Kinderarbeit  in  Fabriken 
handelt  —  überhaupt  um  Betriebe,  die  an 
sich  der  Gewerbeaufsicht  unterstehen  —  ist 
die  Aufsicht  oft  erfolgreich  gewesen,  obgleich 
sie  auch  da,  besonders  im  Kriege,  oft  ver- 

sagt hat.  Dagegen  in  der  Hausindustrie 
und  anderen  Arbeitszweigen  sind  ihre  Er- 

folge nur  mäßig,  so  daß  manche  das  Kinder- 
schutzgesetz  von  1903  für  gänzlich  geschei- 

tert ansehen.  Die  Aufsicht  beruht  im  letzten 
Grunde  bei  weit  verbreiteten  Mißständen 
auf  der  Wirkung  von  Beratung  und  Be- 

lehrung. Wo  aber  bei  den  Eltern  allgemein 
eine  Zustimmung  zu  diesen  Maßnahmen 
nicht  zu  erreichen  ist,  da  entsteht  ein  Wider- 

stand, der  wohl  bei  einzelnen  zu  brechen, 
im  ganzen  aber  schwer  zu  überwinden  ist. 
Der  Versuch,  den  Gemeindewaisenrat  zur  Mit- 

wirkung heranzuziehen  (S.-Meiningen)  schei- 
terte u.  a.,  weil  diese  Leute  selbst  die  Kinder- 

arbeit für  berechtigt  hielten  und  der  neuen 
Aufgabe  keine  Teilnahme  entgegenbrachten. 
Man  darf  eben  nicht  vergessen,  daß  eine 
unbedingte  Verwerfung  der  Kinderarbeit, 
die  von  manchen  vertreten  wird,  keine  all- 

gemeine Billigung  gefunden  hat;  es  kann 
sich  nur  darum  handeln,  die  Grenzen  zu 
finden,  wo  Kinderarbeit  erlaubt,  ja  er- 

zieherisch notwendig  ist  und  wo  nicht, 
s.  besonders  die  Jenaer  Verhandlungen  1920. 
Ist  dann  noch  wirtschaftliche  Not  die  Ur- 

sache der  Kinderarbeit,  so  ist  die  Sache 
doppelt  schwierig:  „Es  ist  ein  eigen  Ding, 
wenn  bei  12  hungrigen  Kindern  und 

knappstem  Verdienst"  Bestrafung  veranlaßt werden  soll,"  oder  wenn  die  Strafe  erlassen 
wird,  „weil  bei  der  Kinderbeschäftigung  ein 

edles  Motiv,  das  Bestreben,  der  Armen- 
verwaltung nicht  zur  Last  zu  fallen,  ge- 

würdigt wurde".  Kommt  hinzu,  daß  die 
deutschen    Gesetzesbestimmungen    so    ver- 
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wickelt  und  so  schlecht  gefaßt  sind,  daß  sie 
schwer  zu   verstehen   sind. 

Immerhin  wurden  Erfolge  erreicht,  vor 
allem  wo  die  Gewerbeaufsicht  mit  den  Für- 
sorsrevereinen  und  Behörden  zusammen- 

wirkt. Öde  Mitarbeit  der  Schulhygiene  und 
der  Jugendämter  scheint  der  gegebene  Weg 
zu  sein,  um  gerade  die  Beratung  der  Eltern 
wirksam  zu  gestalten,   während  die   an   sich 
erfreuliehe   Hitwirkung   der    Schule   leicht, 
falls  Bestrafung  eintritt,  zu  einer  Spannung 
zwischen    Schule    and    Elternhaus    und    zu 

Schwindeleien  der  arbeitenden  Kinder  gegen- 
über  dem  Lehrer  führt.    Dazu  muß  der  Ver- 

such    wirklicher     Fürsorge     treten;     durch 
Horte    u.    dgL    muß    die    Aufsichtslosiukeit 
der     Kinder     beseitigt     werden,     die     durch 

Aufhören   ihrer    Beschäftigung   oft    eintritt. 
Ist  doch  manche,  gerade  die  schlecht  bezahlte 
Kinderarbeit  den   Eltern  wichtig,  weil  die 
Kinder   dort    unter   Aufsicht    sind.      Durch 

Schulspeisung,   aber  auch  durch  andere  Zu- 
ngen  muß  der  wegfallende    Verdienst 

Kt  werden.      Nicht   zu  unterschätzen  ist 
bei  dem  allen  die  Mithilfe  der  Arbeiter,  wie 

twa  von  den  Kinderschutzkommissionen 

■  rkschaften  ausging  und  von  den 
Betriebsriten  erfolgen  sollte. 

Kinder miBhandlung.    Bei  uns  hangt 
.-in  Zufall  ab,  welche  «1er  vielen  Ein- 

richtungen    von    der    Mißhandlung    eines 

■  d  irgend  sieh  -einer  an- 
.\ usban  der  Auf- 

finden wir  auf  diesem  Gebiet  in  Eng- 
chafl    zum    Schutze    der 

imkeil    (Society    l'or cruelty  to  children),  die  es 
L884   für   ausgeschlossen    hielt,    eine 

kber  das  Verhalten  der  Ehern  im 

durchzuführen,  erreichte  ]s(J4 
tzl   8.  Teil  der 

Strafen  für 
.  ndern —  ähnlich  unserem 

•  :',.  —  und  für  verbotene  Beschäftig!] 
zte  und  die  Gesellschafl 

hl  zur  Durchführung  betraute; 
■ .  ■     Begi 

kber   Jlans 
und    :  dabei    darauf 

/  i  er- 
halt« R  •  und  Be- 

e      ZU 

:  /irke 
.  in  denen 

•  ktor   um  freiwilligei     1 

.•   die 

1.'  itung   im  
'    und   dii Will 

dl  durch 

erledigt.     Jeder,  der  eine  solche  Mitteilung 
macht,  erhält  Nachricht  über  den  Verlauf 
und  eine  besondere  Karle,  um  selbst  weitere 

Mitteilungen  zu  machen. 
Pflegschaft  und  Beistandschaft, 

Schutzaufsicht.  Das  Vormundschafts- 
gcricht  hat  ein  Aufsicht srecht  nicht  nur  über 
alle  Kinder,  die  ihm  besonders  anvertraut 
sind  —  Waisen,  Halbwaisen  — ,  sondern 
auch  in  beschränktem  Maße  über  samtliche 
Kinder,  eine  Aufsicht,  der  im  Einzelfall  das 
Eingriffsrecht  in  die  Elterngewalt  (§  1666 
BGB.)  besonderen  Nachdruck  verleihen  kann. 
Der  Richter  selbst  kann  aiese  Aufsicht  nicht 
ausüben,  sondern  bedarf  dazu  besonderer 

Hilfen.  Die  Tätigkeit  des  Vormundes,  so- 
viel sie  auch  besonders  bei  der  Bevormundung 

unehelicher  Kinder  der  einfachen  Aufsicht 

ähnelt,  geht  doch  stets  darüber  hinaus  zur 
eigentlichen  Erziehungsleitung,  über  die  noch 
zu  sprechen  sein  wird;  dagegen  hat  der  Bei- 

stand, der  nur  neben  der  verwitweten  Mutter 

einspringt,  fast  keine  eigene  Erziehungs- 
arbeit. Er  hat  die  Mutter  zu  beraten  und  zu 

beaufsichtigen.  Auch  der  Pfleger,  obwohl 
er  als  Träger  einzelner  vormundschaftlicher 
Aufgaben  dem  Vormund  nahe  steht,  ist 
doch  sehr  oft  wesentlich  auf  Rat  und  Be- 

lehrung angewiesen;  wo  diese  versagen,  kann 
er  seiner  Aufsicht  nur  dadurch  Geltung  ver- 

schaffen, daß  er  weitere  Eingriffe  des  Vor- 
mundschaft sriehters  veranlaßt ;  selbständige 

Zwangsmaßnahmen  sind  ihm  häufig  —  je 
nach  der  Art  seiner  Bestellung  —  unter- 

sagt. In  all  diesen  Dingen  pflegen  Vereine 
heuend  einzutreten.  Teils  übertragen  sie 
die  Beistandschaft  und  Pflegeschaft  auf  ihre 
Mitarbeiter  —  berufliche  oder  freiwillige  — , 
wobei  teils  diese  selbst,  teih  der  Vereins- 

leiter bestellt  wird;  teils  bilden  sie  Kräfte 
für  diese  Aufsicht    aus  und  unterstützen   sie 
mit  Rat  und  Tat.  Gelegentlich  betätigen 

rieb  Behörden  in  ähnlicher  w.  i  e  (s.  hernach 
unter  Erziehungsleitung).  Die  so:/.  Schutz- 

aufsicht ist  nur  ein  anderer  Name  für  eine 

Pflegschaft,  meist  mit  recht  unklar  be- 

grenzten  Rechten. Reine     Aul  nlit  sarbeit     liegt     auch     dem 
aeind e w  ai se n rat  ob,  i!.  r  elb  I  nicht 
breiten,   sondern    nur    dem    Vormund- 

SchaftSgericbt  berichten  kann.    Auch  er  kann 
uu  berufliche  Kräfte  it  ätzen  oder  — 

meist  der  lall  ist        auf  er  -reii- 
amt lieber  Frauen  und  Männer,  die  in  größeren 

•  »neu  planvoll  ubi !  I  •■  biet   ver- 
teilt weiden.  Eine  stärkere  Wirksamkeit 

it  ihm  allerdii 

Rat     u  ml     Anflicht     führen    in     vielen 
•  n  nicht  zum  /  die  A  if« 
durch  Strafen  unterttützt   wird,  muß 

.  elfacli  vei    igen.     I  • 
an    die    Erziehung,   du-    auf 

beiden   Wegen  die  Erziehung   m  der 
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Familie  beeinflussen  wollen,  stoßen  ent- 
weder auf  Widerstand  und  Unkenntnis  der 

Familie,  die  an  anderen,  überlebten  Er- 
ziehungsformen festhält  oder  auf  die  Un- 

fähigkeit der  Familien,  der  die  Kräfte  zu 
der  gewünschten  Erziehungsarbeit  fehlen. 
Dann  muß  die  eigene  Erziehungs- 

arbeit der  Gesellschaft  eintreten.  Dies 
geschieht  zunächst  durch 

3.  Teilleistungen  gesellschaftlicher  Er- 
ziehung. Die  einfachste  Form  ist  die  Ge- 
währung von  Geldmitteln,  um  die 

Familie  leistungsfähiger  zu  machen.  Die 
älteste  Form  ist  die  der  Unterstützung,  be- 

sonders im  Wege  der  Armenpflege  —  ein 
großer  Teil  der  Hausarmenpflege  für  Fa- 

milien dient  mittelbar  der  Erziehung  ihrer 
Kinder  — ;  die  neuere  Form  ist  die  viel- 

fältiger Renten  und  Kassenleistungen:  Wit- 
wen- und  Waisenrenten,  Kriegshinterblie- 

benenrente neben  den  zugehörigen  Fürsorge- 
leistungen, Familienleistungen  der  Kranken- 

kassen, Wochenhilfe  und  Wochenfürsorge 
und  vieles  andere.  Die  Erziehung  selbst 
bleibt  aber  dabei  ganz  oder  so  gut  wie  ganz 
Sache  der  Familie;  nur  wo  sie  gutwillig  und 
befähigt  ist,  reichen  jene  Zuwendungen  aus. 
Sie  stehen  damit  auf  der  Stufe  von  Be- 

ratung und  Aufsicht,  die  zu  ihrer  Belebung 
auch  unentbehrlich  sind.  Bedeutsamer  sind 
all  die  eigenen  Einrichtungen,  die  von 
Einzelnen,  von  Vereinen  und  Behörden  ge- 

schaffen wurden,  um  eine  bestimmte  Er- 
ziehung für  Kinder  überhaupt  erst  zu  ermög- 

lichen. 
Zu  ihnen  zählen  zunächst  Vorkehrungen, 

die  sich  der  Mutter,  der  Schwangeren  und 
Wöchnerinnen  annehmen,  so  jene  die  Ent- 

bindung und  Haushalt  während  der  Ent- 
bindung sichern  wollen,  also  Hebammen- 
wesen, Wochenpflege,  die  allerdings  für 

die  weiten  Kreise  der  Bevölkerung  selten 
neben  die  Hebamme  noch  eine  Wochen- 

pflegerin für  die  Wöchnerin  stellen  kann, 
endlich  die  Hauspflege,  deren  Pflege- 

rinnen den  Haushalt  versorgen  und  somit 
die  Grundlage  der  Erziehung  sichern  sollen. 
Damit  verbinden  sich  im  Bedarfsfalle  Wan- 

derkörbe, die  leihweise  Wöchnerinnen  Aus- 
stattung und  besonders  Säuglingsausstattung 

geben,  sowie  jede  andere  Art  Unterstützung. 
Die  Entbindungsanstalten,  erst  seit 

dem  Auftreten  von  Semmelweiß  ihrer  großen 
Gefährdung  der  Entbundenen  entkleidet, 
dienen  neben  der  Ausbildung  der  Hebammen 
und  Aerzte  wesentlich  unehelichen  Müttern 
zur  Entbindung  und  Versorgung  etwa  bis 
zum  10.  Tage  nachher;  gelegentlich  nehmen 
sie  sie  auch  einige  Wochen  vorher  als  Haus- 
schwargere  auf.  Um  in  größeren  Umfange 
den  Ehefrauen  die  Anstaltsentbindung  zu- 

gänglich zu  machen,  schuf  man  die  Wöch- 
nerinnenasyle (besser :  E  n  t  b  i  n  d  u  11  g  s  h  e  i  m  e, 

das  erste  1830  in  Aachen),  die  besonders  von 
Brennecke  verfochten  wurden,  um  möglichst 
vielen  die  Entbindung  zu  Hause  zu  ersetzen. 
Wöchnerinnen-,  Mütter-  und  Säug- 

lingsheime wollen  Mutter  und  Kind  nach 
der  Entbindung  recht  lange  zusammen  be- 

halten. Sie  nehmen  z.  T.  eheliche  und  un- 
eheliche Mütter  auf  und  dienen  dann  vor 

allem  dem  Säuglingsschutz;  die  meisten  sind 
für  die  besondere  Notlage  der  unehelichen 
Mütter  entstanden.  Sie  waren  nach  dem 
Vorbilde  des  1873  in  Bonn  gegründeten 
Versorgungshauses  zunächst  auf  Besse- 

rung und  Erziehung  der  Mutter  eingestellt, 
suchten  dann  mehr  und  mehr  durch  Förderung 
des  Stillens  und  des  ganzen  Zusammen- 

hangs zwischen  Mutter  und  Kind  beiden  die 
beste  Hilfe  zu  gewähren.  Zu  ihnen  zählen 
die  Fürsorgeheime  des  (kath.)  Fürsorge- 

vereins für  Frauen,  Mädchen  und  Kinder 
(Zentrale  Dortmund)  und  die  Mütterheime 
des  Vereins  Mutterschutz, beide  den  letzt  en 
Jahrzehnten  entsprungen.  Sie  behalten 
möglichst  lange  Mutter  und  Kind,  beschaffen 
der  Mutter  Arbeit  außerhalb,  bringen  Mütter 
und  Kinder  gemeinsam  in  Familien  unter. 
Die  Säuglingsasyle,  einerlei  ob  sie  ge- 

sunde oder  kranke  Kinder  aufnahmen  — 
Säuglingskrankenhäuser  — litten  unter 
einer  enormen  Sterblichkeit,  —  bis  90% 
und  mehr.  Erst  seit  etwa  1900  gelingt  es, 
durch  eine  ganz  besondere  Ausgestaltung, 
auch  wo  keine  Muttermilch  zur  Verfügung 
steht,  gute  Ergebnisse  zu  erzielen.  Doch 
sind  die  Kosten  so  groß,  daß  hierfür  gesunde 
Säuglinge  nur  ausnahmsweise  in  Betracht 
kommen. 

Milchküchen  sollen  den  Säuglingen 
eine  einwandfreie  Milch  und  nach  ärztlicher 

Anweisung  jede  Säuglingsnahrung  in  ge- 
brauchsfertigen Mengen  abgeben.  Sie  müssen 

—  um  nicht  vom  Selbststillen  abzulenken  — 
mit  den  Beratungsstellen  eng  verbunden  sein, 
die  sie  etwa  in  derselben  Art  wie  Stillprämien 
und  andere  Zuwendungen  ergänzen. 

Eine  besondere  Gruppe  von  Anstalten  — 
die  Tagesheimstätten  —  nimmt  sich  der 
Kinder  an,  die  tagsüber  ohne  Aufsicht  sind, 
weil  beide  Eltern  von  Hause  fern  sind;  doch 
wollen  sie  auch  darüber  hinaus  eigene  Er- 

ziehungsaufgaben für  alle  Kinder  lösen. 
Die  Krippen  nehmen  tagsüber  Säug- 

linge auf;  ihre  Verbindung  mit  Anstalten  für 
ältere  Kinder  wird  beanstandet.  Sie  bedürfen 

sorgsamen  gesundheitlichen  Aufbaues,  um  die 
Uebertragung  ansteckender  Krankheiten  zu 
verhüten.  Nach  einzelnen  Versuchen  vor 
hundert  Jahren  entwickeln  sie  sich  um  die 
Mitte  des  Jahrhunderts  rasch  besonders  in 

Frankreich,  weniger  im  Deutschen  Reich,  wo 
sie  erst  während  des  Krieges  sich  schnell  ver- 

breiteten. Damit  die  arbeitenden  Mütter 
ihre    Kinder  stillen   können,   errichtet   man 
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sie  oft  in  der  Nähe  oder  in  Fabriken  selbst 

—  Fabrikkrippen  — ,  oder  schaff!  in  der 
Fabrik  eine  kleine  Einrichtung,  am  Kinder 
der  Arbeiterinnen  aufzunehmen  —  Still- 

stuben — .  die  dort  von  ihren  Müttern  ge- 
stillt werden. 

Kleinkin  d  e  r  b  e  w  a  hr  anal  all  en 

(Kleinkinderschulen  I  entstehen  Ende  des 
18.  Jahrh.  teils  als  Spiclschu  len  für  Kinder 
zahlungsfähiger  Eltern,  teils  als  Bewahr* 
anstallen  —  Not-  und  Hilfskindcrschulen 
Pestalozzis  — für  Kleinkinder  (vor  der  Schul- 

pflicht), die  der  elterlichen  Aufsicht  tags- 
über entbehren.  Oberlin  im  Steinthal  1779 

gilt  als  ihr  Gründer,  der  sowohl  in  Frank- 
reich wie  in  Deutschland  Nachahmer  fand. 

In  Frankreich  sind  sie  der  Schulverwaltung 

unterstellt  und  eng  an  die  Volksschulen  an- 
.  'den.  In  Deutschland  wurde  ihre  Aus- 
ung  besonders  um  1830  durch  englische 

Vorbilder  I  liedner  verband  1836 
•  rate  Seminar  für  Kindersehweslcrn  mit 

seiner  Diakonissenanstalt.      Seiidem  haben 
35    Diakonissenhäuser    solche    Kleinkinder- 
lehrerinnenseminare,  denen  ahnliche  katho- 

lische   Veranstaltungen    entsprechen.       Die 

Zahl  der  Bewahranstalten  geht  in  die  Tau- 
sende,  vor  allem  auf  dem  Lande.   Sie  standen 
hu  ge  Zeil  im  Gegensatz  zu  den  Kindergärten 

D  Gedanken  jetzt  aber  für  sie 
musU'rL'ühig  geworden   sind  und   nur  noch 
mit    den    neuen    Gedanken    der    Italienerin 

ri  um  den  Vorrang  streiten. 

Kindergärten.    Probe!  brachte,  in  um- 
ständlich   philosophischer    Gewandung    ein 

dnifl  der  Kinderseele  und  das 

Erfoi  drang   des 
Kleii  kii  <:■  eseFtu  orj  i  arbeil  hinein  mit 

,  dem  K  Iß  die   Er- 
ziehungsarbeit zu  gestalten.     Er  schuf  1839 

■  lt,  um  Manner  und  Frauen  für  die 

'  alten  —  Kinder- 
führer  —    auszubilden,    die    dann    jene    be- 

sondere Art  d  alten,  die  „Kinder- 
gir'<  o  nach  Fröbelschem 

irird.     Trotzden 
•  1   \  i-rboti-n  wurden,  breiteten 

d    haben    seit    einem 
Voll 

und   neu.  .'    ihre 

fundi  i  h  u  1- 
k  i  i.  abei 
noch  ni  Kii  der. 

.  Mädchen- 
horte,     weil    i 

•  außerhalb 

seh\.. 
Ullcn 

statt  der  Erwerbsarbeit  betont  werden. 

Ihre  Leitung  —  bisher  nebenamtlich,  be- 
sonders von  Lehrern,  übernommen  —  geht 

neuerdings  in  die  Hände  ausgebildeter  Kräfte, 
der  Hortnerinnen  über;  so  werden  sie  mehr 
und  mehr  der  erziehlichen  Eigenart  der  Kinder 
gemäß  gestaltet.  Derselbe  Zug  zeigt  sich 
im  Ausbau  von  Sondei horten  für  schwer 

erziehbare,  für  psychopathische  Kinder,  für 
Hilfsschulen.  Line  Abart  sind  die  Kinder- 

lesehallen, die  vorwiegend  im  Anschluß 
an  Volksbibliotheken  gestaltet  werden,  aber 
eine  engere  Einstellung  wie  die  Horte  haben, 
dafür  aber  vielleicht  andere  Kreise  zu  er- 

fassen wissen. 

Eine  Fortbildung  dieser  Horte  bilden  die 
Lehrlingshorte  und  Aufenthaltssäle 
für  schulentlassene  Jugendliche,  die  sich 
der  älteren  Jugend  annehmen  wollen,  aber 
gegenüber  neuen  Formen  der  Jugendpflege 

('s.  Art. ,,  Jugendpflege  und  Jugendbewegung") rasch  ins  Hintertreffen  gekommen  sind. 

Eine  besondere  Gruppe  bilden  Veran- 
staltungen für  kranke  und  erholungsbedürf- 

tige Kinder.  Kinderkrankenhäuser  sind 
ursprünglich  von  Vereinen  und  Stiftungen 
errichtet  worden,  bis  sie  zu  notwendigen 
Bestandteilen  der  allgemeinen  Krankenhäuser 

wurden;  manche  wollen  sie  von  diesen  neuer- 
dings wieder  ganz  abtrennen.  Die  Heil- 

stätten in  Solbädern  u.  dgl.,  schon  seit 

1861  (Jagstfeid),  und  die  Kinderheil- 
st ätten  an  der  Seeküste  (Seehospize ) 

bekämpfen  als  erste  Rachitis,  Skrofulöse  und 
Tuberkulose  bei  Kindern;  für  tuberkulöse 

Kinder  gibt  es  besondere  Lu  ngen  hei  1- 
sl  allen  für  Kinder.  Vereinzelt  gibt  es 
Heime  für  erbsyphilitische  Kinder, 
so  in  Schweden  (Stockholm)  und  Friedrichs- 
bagen  bei  Berlin,  doch  wurden  gerade  sie 
von   bedeutenden   Fachmännern   abgelehnt. 

i  ■  rienkolo  □  ie  en  bringen  Kindereinige 
Wochen  —  vorwiegend  während  der  Schul- 

ferien   —     entweder    in    größeren    Gruppen 
■  insam,  möglichst  in  eij  enei  Seimen 
null"  sii     o  Leu  "e  zu 
Familien  auf-  Land.     Beide  Formen  ent- 

•  ü  um  is7<).  jene  durch  Pfai rer  Bion 
in  Zürich,  diese  durch  einen  Verein  in  Ham- 

burg. Während  im  l- 1  ieden  jei  •  i  neu 
Kolonien  die  andere  Fora  überflügelten  und 
von  Vereinen  I              I  ließlich  ai  gewai  dl 

len,  hat  die  Familiciiiinterbrii l| -n  i  •  ich 
im   Welt kt  1 1 .1    Bowohl  in 

den  einzelnen  Ländern    elbsl  wie  zur  Wr- 
. on    Kii  dem    der    |.r  i<  ■  lul  rei  den 

Länder   im   neutralen   Auslände.      Sie   er« 
•  e  An  i!<  bnui  g  der 

I  Qj  .  iele    unei  i'  -  lt  li<  be 
0  Zahlung 

war,   mit  I 
I  j< ht    waren    allerdings 

D   w:e  ,, Stadt- 
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kinder  aufs  Land"  haben  so  Zehntausenden 
von  Kindern  Erholung  und  zeitweise  „ordent- 

liche Ernährung"  verschafft.  Dasselbe  Ziel 
erstreben  die  Walderholungsstätten  (seit 
1902).  Sie  liegen  im  Walde  nahe  der  Stadt 
(Küche,  Schutzbaracken,  Liegeräume)  und 
nehmen  Kinder  tagsüber  auf,  die  nachts  bei 
den  Eltern  bleiben.  Sie  sind  besonders  für 
recht  schwächliche  Kinder,  so  für  die  An- 

fänge mancher  Erkrankungen  sehr  wirksam. 
Sie  sind  wesentlich  billiger  als  die  Ferien- 
kolonieen. 

Um  eine  Unterbrechung  des  Schulunter- 
richts zu  vermeiden,  wurden  in  einzelnen 

von  ihnen  einige  Stunden  Unterricht  ein- 
geführt. Daraus  entwickelten  sich  die 

Waldschulen,  die  mit  der  Erholung  einen 
abgekürzten  Schulplan  verbinden,  der  ein 
Zurückbleiben  der  Kinder  bei  der  Rückkehr 
in  die  Schule  verhütet.  Ein  Schritt  weiter 
sind  wir  bei  den  Schulheimen,  die  ganze 
Klassen  mit  Lehrern  fern  von  der  Stadt 
einige  Wochen  aufnehmen  und  in  ver- 

besserter Form,  ähnlich  den  Waldschulen, 
wirken  aber  viel  teurer  sind,  da  die  Wald- 

schulen die  Kinder  nachts  nach  Hause  ent- 
lassen. In  einfachster  Form  sucht  man 

weitesten  Kreisen  der  Großstadtkinder  solche 
Erholung  zu  verschaffen,  indem  man  sie 
während  der  Ferien  tagsüber  in  den  Wald 
führt  und  beköstigt  (Stadtkolonieen)  oder 
ihnen  Milch  billig  oder  unentgeltlich  gewährt 
(Milchkolonieen),  sie  auf  Spielplätze  und  in 
Luft-  und  Lichtbäder  führt.  All  dies  wird 
auch  zur  Fortsetzung  der  Erholungskuren 
während  der  Schulzeit  eingerichtet.  Mit 
einem  gemeinsamen  Namen  bezeichnet  man 
die  Erholungsfürsorge  als  Sommerpflege. 

An  die  Schule  gliedern  sich  noch  enger 
andere  Formen  dieser  Kinderfürsorge  an,  so 
Gewährung  von  Schuhen,  von  Kleidung.  Am 
bedeutsamsten  ist  davon  die  Schulspeisung 
(seit  1870)  geworden,  die  bald  als  warmes 
Frühstück  —  etwa  Milch  und  Brot  — ,  bald 
als  vollständige  Mahlzeit  gegeben  wird.  Sie 
kann  unentgeltlich  oder  entgeltlich  erfolgen, 
je  nachdem  die  Armut  der  Eltern  oder  die 
außerhäusliche  Beschäftigung  sie  hindert,  die 
Kinder  richtig  und  rechtzeitig  zu  ernähren. 
Oft  wird  sie  an  die  Kinderhorte  oder  an  be- 

sondere Kindervolksküchen  angegliedert. 
Nachdem  eingehende  Erhebungen  die  Er- 

nährungsverhältnisse der  Schulkinder,  nicht 
nur  in  den  Großstädten,  als  sehr  ungünstig  er- 

wiesen, hat  sich  die  Schulspeisung  sehr  aus- 
gedehnt. Denn  sie  ist  sowohl  für  die  körper- 

liche Entwicklung  der  Kinder,  wie  für  eine 
gedeihliche  Gestaltung  des  Unterrichts  un- 

entbehrlich, denn  unterernährte  Kinderlernen 
schlecht.  Seitdem  beteiligen  sich  neben 
Vereinen  die  Gemeinden  weitgehend  an  den 
Kosten  der  Ausgestaltung  der  Schulspeisung. 
In    England   ist    sie   gesetzlich    eingeführt. 

Education  (Provision  of  the  meals)  Act  1906. 
Eine  besondere  Form  dieser  Fürsorge  sind 
die  umfangreichen  Quäkerspeisungen,  mit 
denen  die  Kinder  der  früheren  Mittelmächte 
nach  dem  Kriege  versorgt  wurden. 

Bei  all  diesen  Teilleistungen  der  Erziehung 
tritt  die  Gesellschaft  neben  die  Familie,  der 
stets  ein  größeres  oder  kleineres  Stück  der 
Erziehung  überlassen  bleibt,  ebenso  wie  die 
Aufsicht  nur  einzelne  Erziehungsforderungen 
durchsetzen  will.  Wo  aber  die  elterliche 
Familie  des  Kindes  völlig  fehlt,  oder  ihre  Er- 

ziehung versagt,  da  muß  die  Gesellschaft 
ganz  an  ihre  Stelle  treten.  Gesellschaftliche 
Einrichtungen  nehmen  die  gesamte  Erziehung 
in  die  Hand. 

4.  Gesamterziehung  durch  die  Gesell- 
schaft. Erziehungsleitung.  Um  zu  ver- 

stehen, wie  hierbei  zwar  die  eigene  Familie 
des  Kindes,  aber  nicht  stets  die  Familie 
überhaupt  ausgeschaltet  wird  und  wieweit 
diese  Ausschaltung  in  jedem  Falle  geht,  muß 
man  zwei  Gebiete  der  Erziehung  unter- 

scheiden: die  unmittelbare  Erziehung,  die 
mit  dem  ständigen  persönlichen  Einfluß  auf 
das  Kind  untrennbar  verbunden  ist,  ein 
Zusammenleben  mit  ihm  voraussetzt,  und 
die  Auswahl  von  Erziehungsart  und  Er- 

ziehungsort, die  Beaufsichtigung  dieser  Er- 
ziehung, kurz  die  Erziehungsleitung.  Für 

jene  erste  Aufgabe  hat  die  Gesellschaft  zwei 
Formen  entwickelt:  die  Anstaltspflege  und 
die  Familienpflege.  Die  Erziehungsleitung 
ist  als  Kern  gesellschaftlicher  Erziehungs- 

arbeit erst  nach  und  nach  gewürdigt  worden; 
sie  hat  neuerdings  die  Beobachtungsanstalt 
als  ihr  wesentlichstes  Hilfsmittel  ausgebildet. 
Diese  neuere  Entwicklung  läßt  auch  die 
Vormundschaft  und  ihre  Umwandlung  zur 
Berufsvormundschaft  erst  in  richtigem  Lichte 
erkennen. 

Anstaltspflege.  (Unmittelbare  gesell- 
schaftliche Durchführung  der  Erziehung). 

Indem  man  die  Erziehung  des  Kindes  in 
die  Anstalt  verlegt,  wird  es  nicht  nur  von 
seiner  Familie,  sondern  von  seiner  ganzen 
Umwelt  getrennt  und  in  eine  neue  Er- 

ziehungsumwelt versetzt.  Die  Anstalt  kann 
sich  also  nicht  damit  begnügen,  bloß  die 
Erziehungsarbeit  der  Familie  zu  übernehmen, 
sondern  sie  muß  in  einer  planvoll  aufgebauten 

Umwelt  alle  Erziehungseinflüsse  wieder- 
zugeben suchen,  die  sonst  auf  ein  Kind  ein- 
wirken. Mit  der  Angleichung  an  die  Familie 

und  deren  Erziehung  hat  die  Anstalt  keines- 
wegs ihre  Aufgabe  gelöst.  Wichern,  der  im 

übrigen  diese  Seite  stark  betont,  hat  als 
Ziel  der  Anstalt  hingestellt  „eine  Darstellung 
der  lebendigen  Durchdringung  der  vier 
relativ  selbständigen  . . .  Faktoren:  Familie, 

Schule,  bürgerliche  Arbeit  und  Kirche". 
„Jedes  dieser  vier  Elemente  sollte  den  An- satz zu  einer  neuen  Gruppierung  der  Masse 
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bilden  und  diese  vier  Gruppen  sieh  nach 
allen  Seiten  bin  durchdringen  .  I>ie  Anstalt 
ist  eben  ein  gesellschaftliches  Gebilde,  das 
Belbsl  mit  einer  vollkommenen  Nachahmung 
der  Familie  sein  Ziel  nielit  erreichen  kann, 

also  über  die  Familie  hinaus  die  mannig- 
fachsten ErziehungseinflUBBe  nutzbar  machen 

muß. 

Bis  in  die  Mitte  des  18.  Jahrh.  gibl  es  im 
Grunde  nur  eine  Art  Anstalten.     Sowohl  die 
Wai8enh&U86r,   die   für  sich   allein   bestehen, 
wie  die,  die  mit  Anstalten  für  Erwachsene 

'■!:-.     Werk-     und     Schaffhäuser)     ver- 
bunden   in    erster    Linie    Kinder    nicht     an- 
sässiger and  wandernder  Armer  aufnahmen, 

waren    ziemlieh    gleich    eingerichtet.      Wenn 
sie  auch  dem    (leiste  der  Zeit  so  sehr  ent- 

sprachen,  dafi   die   oberen    Klassen   sie   zur 
rui  b  ihrer  Kinder  benutzten,  so  blieben 

weil   hinter  dem  zurück,  was  die  neuen 

■nii  gen   von  der  Erziehung  verlangten 
und    hatten   kein    Verständnis  für  das,  was 

■  Qung  auf  das  Kind  forderten. 
Seil'-:  Bin«    Bewegung  wie  die  der  pietisti- 

Waisenhäuser  hatte  ihre  anfängliehe 

Frische  auf  diesem  Gebiete  verloren;  eigent- 
lich    nur    die     Franokesohe     Stiftung     in 

Hall-  .  i  uen     Gedanken    offen    blieb, 

•  Verknöcherung.    So  erklärt  sieh, 
du    in    einer    Zeit    voll    neuer    Erziehungs- 

•    und   einer  neuen   Einstellung   auf  das 
:      enarl   sich  die  schärfsten 

Anstalten    richteten, 
B.    Salzmann    in    seinem   Carl 
Eusammenfaßte.     So  entsteht 
.  die  zahlreiche  Waisen!  ■ 

auflöst  und  durch  ein-  verbesserte  Familien- 
pfle  ren    großes    Vorbild    die 

alt        in       Weimar 

•  Zeil  beginnen,  von  den durch 

Iten    Familien- 
Pdie   Versuche,  die   Waisen- 

ich   umzugestalten,    von    den 
•     Liebe     und    Freude     als 

Hausgeist   und  der  erziehenden   Arbeit  aus 
zu  ei •    dann 

■  '  •  •      I  .'  - 

•  r  Gruppen  von 

Üb.'  Findet 
überall    Nach- 

Krüj  dien 
\n         Stelle 

j 
if  feil. 

sich  gefährdeter  und  verwahrloster  Kinder 
annahmen.  Von  ihnen  sind  die  evangelischen 

einigermaßen,  wenngleich  ungenügend  er- 
forscht, die  meist  als  Ret t ungshäu ser  be- 

zeichnet werden.  Von  Pestalozzi  über 
Welnli  und  Zeller  beeinflußt,  später  vor 
allem  durch  Wichern  gefördert,  haben  sie 

das  grobe  Verdienst,  die  Arbeit  als  Er- 
ziehungsmittel gerade  in  den  Zeiten  gepflegt 

zu  haben,  wo  eine  rein  verstandesmäßige 
Bildung  dafür  wenig  Verständnis  besaß. 
Auf  ihre  Erfahrungen  baut  sich  das  Anstalts- 

wesen der  Zwangs-  und  Fürsorgeerziehung auf. 

Der  letzte  Schritt  in  dieser  Richtung 
hängt  mit  all  jenen  Erziehungsversuchen 
zusammen,  die  man  etwa  mit  dem  Namen 

„Heilerziehung"  decken  mag.  Aus  ihr  ent- stehen Anstalten  für  Schwererziehbare,  für 
Psychopathen,  die  in  mancherlei  Art  diesen 
Kindern  ihre  Einrichtungen  anpassen.  So 
entsteht  ein  vielgegliedertes  Anstaltswesen,  zu 

dessen  Verständnis  nicht  geringe  Facl  kennt- 
nisse  gehören  und  dessen  planmäßige  Ver- 

wendung zu  Fragen  führt,  die  hernach  bei 
der  Erziehiingslcilung  zu  erwähnen  sind. 

Es  gibt  keine  einheitliche  Form  der  Er- 
ziehungsanstalt, von  der  aus  jede  einzelne 

beurteilt  und  gestaltet  werden  könnte;  es 
kommt  vielmehr  auf  die  besondere  Art  ihrer 

Schützlinge  und  das  besondere  Erziehungs- 
ziel jeder  Anst  alt  an.  Für  alle  gemeinsam  gilt: 
DieAnstall  ändert  die  gesamte  Erzieh  ungs- 

umwelt.    Sie  setzt  das  Kind  gleichsam  in  eine 

künstliche  Umgebung  hinein,  die  eigens  für 

seine  Erziehung-  gestaltet  wird.  Es  genügt 
also  nicht,  die  Einflösse  der  Familie  wieder- 

zugeben, so  wichtig  dies  sein  mag;  ihr  Vor- 
zug  alier  liegt    darin,   daß   die    Familie   mit 

einer    gegebenen     Umwelt     rechnen    muß, 
während  die  Anst  ah.  je  größer  sie  ist,  um 
s  mehr  als  eigene  well  <-U^  Kindes  ganz 
nach   dessen    Bedürfnisse  gestaltet    werden 
kann.     Nahe  kommen  der  Familie  loch  An- 

die    klein    sind    und    ihre    Kinder   in 
die     Öffentlichen     Schulen     schicken;    durch 

beides  haben  die  ]\  i    Beziehungen 
zur  Umgebung.  Am  nächsten  der  Familie 
stehen  die  Familiengruppen,  die  etwa 
in  rj  Kinder  mit  einem  Elternpaar  in 

■  i>!en  Familienwohnung  unter« 
brn   i  -oh,  abgesehen  von  der 

•  i    hinderlichen  Zusammensetzung, 

wie  bei  einer  Familie  im  Zusammen- 
•  mit  der  Umweh  abspielt.  Aber  schon 

bei  kleineren   Anstalten,  die 
Ibetrit  b    haben,    v..  Ichs     Be- 

zieht 
r  die  Ai  Dai  I  für 

■  it   zum  l-amil.i  'Im 
.'•  nei    Rahmen  zu  erhalten; 

wird   erat    mal  da.«   zweite   Dutzend    D 
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schritten,  so  kommt  der  Wunsch  nach 
kleineren  Gemeinschaften,  Gruppen,  Ab- 

teilungen, die  man  gern  Familien  nennt.  Doch 
darf  man  nie  übersehen,  daß  sowohl  ihr 
Zusammenhang  —  oft  nur  gleichaltrige 
Kinder,  vielleicht  alle  desselben  Geschlechts — 
wie  ihr  wirtschaftlicher  Aufbau  von  der 
Familie  weit  abweichen.  Nicht  mit  Unrecht 
hat  schon  Zeller  (1833)  darauf  hingewiesen, 
daß  die  ganze  Anstalt  gleich  einer  großen 
Familie  wie  der  Abrahams  eine  gesellschaft- 

liche Vereinigung  und  Gliederung  und  einen 
Geist  aufweise,  der  dem  der  Familie  an 
Wirkung  gleichkommt.  Li  dem  Ganzen  einen 
gemeinsamen  Geist,  den  Hausgeist  der  Liebe 
und  des  Verständnisses  der  Kindesseele  zu 
erhalten  und  zugleich  den  kleineren  Gemein- 

schaften lebendige  Leiter  zu  geben,  die  mit 
den  Kindern  leben  und  fühlen,  das  ist  die 
eine  Seite  der  Anstaltserziehung.  Die  große 
Anstalt  hat  es  schwerer,  jene  Einheit  des 
Geistes  zu  erhalten,  sie  hat  den  Vorzug,  daß 
jede  ihrer  Gemeinschaften  für  sich  eine 
eigene  Lebensform  entwickeln  kann,  daß 
die  Kinder  je  nach  ihrer  Art  besonderen 
Gruppen  zugeteilt  werden  können. 

Die  Anstalt  soll  ein  großes  Stück 
wirtschaftlichen  und  gesellschaftlichen  Lebens 
widerspiegeln,  das  draußen  neben  der  Familie 
und  durch  sie  auf  die  Kinder  einwirkte.  Das 
ist  nur  möglich,  wenn  sie  ein  wohlgeordnetes 
gesellschaftliches  Gebilde  mit  eigenem  wirt- 

schaftlichem Leben  darstellt.  Deshalb  wird 
die  Anstalt  möglichst  mit  Gärtnerei,  Vieh- 

zucht und  Landwirtschaft  sich  selbst  ver- 
sorgen und  bei  größeren  Anstalten  möglichst 

viele  auch  gewerbliche  Arbeit  für  den  eigenen 
Bedarf  in  der  Anstalt  selbst  betreiben.  Diese 
Seite  des  Anstaltslebens  ist  es,  die  ein  Falk, 
wie  ein  Wichern  und  alle  großen  Erzieher  in 
dem  Gedanken  der  Arbeit  als  Erziehungs- 

mittel erfaßten.  Indem  die  Kinder  selbst  in 
dies  wirtschaftliche  Getriebe  eingeordnet 
werden,  gewinnen  sie  unmittelbare  eigene 
Eindrücke  unersetzlicher  Art.  Nicht  bloß 
ist  die  Arbeit  dann  ein  Mittel,  die  Kräfte 
zu  üben  und  zu  ordnen,  den  Kindern  ein 
Gefühl  für  den  Wert  der  Dinge,  die  durch 
ihre  Arbeit  entstehen,  zu  geben,  wie  das 
Bewußtsein  der  eigenen  Kräfte  und  ihrer 
Bildung  zu  wecken,  sondern  in  diesem  Für- 

einander- und  Miteinanderwirken  emp- 
finden sie  lebendig  gesellschaftliche  Zu- 

sammenhänge; dadurch  entwickelt  sich  in 
ihnen  Gemeinschaftsgefühl,  ein  Gefühl  von 
gesellschaftlicher  Verbindung  und  Verpflich- 

tung, wie  es  durch  Unterricht  und  Belehrung 
nie  erzeugt  werden  kann,  Darauf  beruhen  die 
erzieherischen  Erfolge  solcher  Arbeit,  die  so 
viele  Erzieher  immer  wieder  in  Erstaunen 
setzen. 

Dabei  kommt  es  allerdings  darauf  an, 
was  für  Arbeit  getan  und  wie  sie  getan  wird. 

Wichern,  der  wohl  zuerst  tiefer  über  diese 
Zusammenhänge  nachdachte,  war  deshalb 
ein  entschiedener  Gegner  aller  Erwerbsarbeit, 
die  dem  Kinde  nicht  persönlich  wertvoll 
sein  könnte,  wie  sie  einst  die  Anstalten  als 
Spinnen  und  Weben,  Wergzupfen,  Kaffee- 

bohnenlesen, später  als  Stanz-  und  Pack- 
arbeiten nur  betrieben,  um  die  Kinder  ar- 

beiten zu  lassen  und  Geld  damit  zu  ver- 
dienen. Anders  bei  all  den  Arbeiten,  die 

den  eigenen  Bedürfnissen  der  Anstalt  dienen, 
deren  unmittelbaren  Zweck  und  Wert  die 
Kinder  sehen  und  empfinden.  Für  ihre  er- 

ziehliche Gestaltung  ist  schon  viel  ge- 
schehen und  noch  mehr  zu  tun;  die  ver- 

schiedene Wirkung  der  Einzelarbeit  und  der 
Zusammenarbeit  sah  schon  Wichern,  die 
besonderen  Werte  der  Kleinviehzucht  schätzt 
heute  jede  Anstalt.  Der  Grundsatz  der  Selbst- 

tätigkeit des  Kindes  ist  hier  schon  lange  un- 
genannt befolgt  worden. 

Erst  seit  etwa  hundert  Jahren  wird  da- 
neben die  Bedeutung  des  Spiels  für  die  Er- 

ziehung erkannt,  wo  nicht  nur  jene  Selbst- 
tätigkeit ihr  besonderes  Feld  findet,  sondern 

wo  die  verschiedensten  Seiten  kindlichen 
Seelenlebens  zur  Entwicklung  kommen  und 
wertvolle  gesellschaftliche  Gefühle  ausge- 

staltet werden.  Noch  ein  Francke  sah  in 
ihm  nur  den  gesundheitlichen,  nicht  die 
hohen  sittlichen  Werte;  heute  sind  Spiel 
und  Arbeit  die  wichtigsten  Einflüsse,  die 
die  Anstaltserziehung  besitzt. 

Auf  den  Bau  der  Anstalten  wirken  diese 
Gedanken  vielfach  ein.  Die  großen  einheit- 

lichen Bauten  finden  stets  ihre  Freunde,  da 
sie  eine  ständige  Uebersicht,  ein  leichtes 
Eingreifen  des  obersten  Leiters  ermöglichen. 
Je  mehr  indessen  Gärtnerei  und  Landwirt- 

schaft als  unentbehrlicher  Bestandteil  der 
Anstalt  —  heute  schon  aus  Gründen  der 
Selbstversorgung  —  erscheinen,  je  mehr 
daher  mit  Recht  die  Anstalten  aus  den 
Städten  heraus  verlegt  werden,  um  so 
leichter  ist  es  auch,  den  einzelnen  Gemein- 

schaften, eigene  Heime  für  sich  zu  gewähren, 
die  dann  bei  verständiger  Anlage  —  so 
zuerst  das  Rauhe  Haus,  von  neueren  am 
besten  Mittweida  —  den  Anblick  eines 
freundlichen  Dorfes  gewähren.  Freilich 
wird  der  berechtigte  Wunsch  übersichtlicher 

Gruppierung  dem  stets  entgegenwirken. 
Die  Anstalten  für  Schulentlassene  haben 

seit  einem  Menschenalter  sich  rasch  ver- 
größert. Für  sie  hat  die  Arbeit  eine  ganz 

besondere  Bedeutung;  sie  darf  hier  nie  die 
Form  der  Beschäftigung  annehmen,  sondern 
muß  sich  überall  in  den  Dienst  der  Berufs- 

ausbildung stellen,  so  daß  die  Jugendlichen 
in  ihr  ein  Bild  der  eigenen  Zukunft  sehen  und 
den  Wert  für  sie  unmittelbar  empfinden 
können.  So  sind  diese  Anstalten  mehr  und 
mehr  mit  Werkstätten  verbunden  worden, 
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von  denen  jede  nai  iirlicli  verschiedene  be- 
sitzen muß.    Eb  genügt  nicht,  wenn  in  ihnen 

bloß  für  den  Selbstbedarf  gearbeitet  wird; 
eine  Berufsausbildung  erfordert  eine  Werk- 

stätte mit  gewisser  Vielseitigkeit  und  mit 
einigem  Maschinenbetrieb.    Soll  dann  diese 
Werkstatt  nicht  unverantwortlich  teuer 

werden,    BO    braucht     sie    Absatz    ihrer     Kr- 

leugnisse,  den  sie  mit  Recht  im  freien  Ver- 
kehr suchen  wird.  1  tiese  Eni  wicklung  bedingt 

auch,  daß  die  Anstalten  an  Tüchtigkeit   iler 
Lehrmeister  wie  an  Fachunterricht  der  freien 
Lehre  gewachsen,  nicht  selten  BOgar  ihr 
voraus  sind. 

Die  Schwierigkeiten  der  Anstaltserziehung, 
die  gerade  mit  der  wachsenden  Anpassung 
der  Anstalten  an  die  verschiedenen  Er- 
ziehuiiGsbedürfnisse  gestiegen  sind,  haben 
Stets  wieder  das  Augenmerk  von  dieser  un- 

mittelbaren Durchführung  der  Erziehung  in 
Ischaftlichen  Einrichtungen  auf  eine 

and>  n  bei  dercue  Gesellschaft 
du-  Familien  zur  Mitwirkung:  heranzieht. 

Familienpflege.  (Mittelbare  gesell- 
schaftliche Durchführung  der  Erziehung).  Im 

Auftrage  der  Gesellschaft  (Verein,  Stiftung, 
Amt  i  erzieht  eine  Familie  eines  oder  mehrere 
fremde  Kinder;  sie  ist  Onran  gesellschaft- 

licher Erziehung.  Das  Kind  selbst  aber 
-t  in  der  Familie  und  mit  ihr  im 

wirklichen  Leben  drinnen  auf.  Die  Er- 
ziehung  verteilt  sich  hier  in  besonderer  Art 
auf  Familie  und  Gesellschaft;  die  Gesell- 

die  erste  Stelle;  sie  über- 
nimmt das  Kind,  die  Kosten  seiner  Erziehung 

und    die  rtung    dafür;     sie 
sich  dann  eine  Familie  aus,  der  sie  das  Kind 
zur    Erziehui  bt     und     überwacht 
die  Tätigkeit  dieser  Familie;  aie  hat  die  Er- 

d  die  unmittelbare 
:  amilie  zufallt. 

l'ie  ;  -!  w,.jt  alters  bekannt. 
i  i ..  ellschaft  stellt, 

ist  deutlich   erkannt    worden,   als 
■    die  An- 

l  ormen    der 
:  in   zahl- 

«rurde  ihre   Besonderheit 
sore  .Male  ent- 
steht 

Unilieopfli  ..•  mar. 
,.  planvoll 

auf  d  r  an. 
.ndt    und    ihr  zum  •  .  .    in   dem 

schal  Lüfter- 
r    Kampf   geführt,    ob    Anstalt«- 

;  mit dem  bei  •  lick  in  da 
»st  '  rt  inhaltis- 

lien    zur 

lern  uiü>- 

sowohl  nach  ihrer  wirtschaftlichen  und 

Gesellschaft  liehen  Lage  —  die  Pflegekinder 
sollen  den  eigenen  Kindern  gleich  behandelt 
werden  — ,  wie  nach  ihrer  Eignung  zur  Er- 

ziehung. Dazu  ist  natürlich  die  Anzeige  in 
der  Presse  kaum  ein  besseres  Hilfsmittel  wie 
die  öffentliche  Versteigerung.  Es  wird  des- 

halb erst  nach  und  nach  gelingen,  eine 
größere  Zahl  Pflegefamilien  zu  gewinnen, 
aus  denen  sich  später  ein  Stamm  guter  Be- 

ziehungen herausbildet.  Solange  man  keine 
eigenen  Erfahrungen  über  die  Familien  hat, 
müssen  sie  durch  persönlichen  Besuch,  durch 
grundliche  Erkundigungen  bei  verschiedenen 
Vertrauenspersonell  ersetzt  werden. 

Ob  man  dabei  Städte  oder  das  Land  be- 
vorzugen soll,  ist  eine  alle  Streitfrage.  Das 

Land  hat,  was  Ernährung  und  gesundheit- 
liche Verhältnisse  angeht,  große  Vorzüge; 

schwierig  ist  es  nur  mit  der  Schulversorgung. 
Die  Rückständigkeit  mancher  ländlicher 
Kreise  hat  dabei  städtischen  Verwaltungen 

oft  Schwierigkeiten  gemacht.  In  Groß- städten sind  besonders  für  ältere  Kinder 

die  Wohnungsverhältnisse  —  von  anderem 
abgesehen  —  meist  zu  ungünstig.  Einen 
Ausweg  findet  man  in  kleinen  Landstädtchen. 
.Manche  bevorzugen  eine  zerstreute  Unt  er- 
bringung,  um  an   jedem   Ort    nur  die   paar 
geeignetsten  Familien  herauszugreifen,  wäh- 

rend andere  die  Kinder  in  großen  und  kleinen 
Gruppen,  in  Kolonieen  unterbringen,  wobei 
dann  die  Schulverhält  nisse  vielfach,  viel- 

leicht durch  Zuschüsse,  Gefördert,  auch  sonst 

Binsame  Einrichtungen  für  die  Pflege- 
kinder    —     Ergänzungsunterricht,     Spiel- 

stunden  —  geschaffen   werden  können. 

Ebenso  wichtig  ist  eine  Borgsame  Auf- 
sicht über  die  Pflegestellen,  sowohl  am 

chleohte  Behandlung,  Ausnutzung  der 
BLi]  der  zu  verhüten,  als  noch  mehr  um  Er« 
Ziehungsschwierigkeiten  zu  beheben  und 
die  Pflegeeltern  mit  Rat  und  Tal  zu  unter- 

Solche  Anfocht  wird  zunächst 
durch  Vertrauenspersonen  am  Ort  dei  Unter- 

bringung ausgeübt,  die  auch  bei  der  Aus- 
wahl eine  wichti'.'e  Rolle  spielen.  Doch 

darf    man    nicht    übersehen,    daß    de    durch 
ichten  mannigfach  gebunden 

und  gehemmt  '  o  notwendig, 
zur  Aufsieht  In  -andere  Kräfte  anzustellen, 
die  von  auswärts  klimmen  und  unabhängig 
allein    nach   dem  Erziehung,  zweck  bandeln 
können;  -ie  sind  eine  unentbehrliche   Stütze 

und   Entlastung  [ener   Vertrauenspei  i 
Hinzu  kommt,  das  -ich  oft  genug  Schwii 
keiten  in  der  Erziehung  einstellen,  du-  eine 

indige   Beurteilung  erforden . 
nur  mite  Ausbildung  und  lange  Erfahrung 

■  •  ii. 

Rolle     haben     bei     der 
der    Familienpfl 

die  Erziebungtvereine  ■. -«--j>l«-lt.  diu  sich 
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neben  den  Rettungshäusern  entwickeln,  mit 
denen  sie  die  gleiche  religiöse  Einstellung 
teilen.  Sie  übernehmen  entweder  all- 

gemein die  Unterbringung  von  Kindern,  vor 
allem  von  gefährdeten,  und  erstrecken  sich 
dann  oft  über  große  Gebiete,  oder  sie  be- 

zwecken die  Unterbringung  solcher  Kinder  in 
einem  kleineren  Gebiete,  sind  örtlich  eng 
beschränkt  und  haben  dann  für  die  Ein- 

bürgerung der  Familienpflege  bedeutendes 
geleistet. 

Beobachtungsanstalten.  Die  Fa- 
milienpflege braucht  zur  richtigen  Unter- 

bringung nicht  nur  eine  genaue  Kenntnis 
ihrer  Pflegestellen,  sondern  ebenso  wichtig 
ist  für  sie,  die  Kinder  wirklich  zu  kennen, 
die  sie  unterbringen  soll.  Ist  jede  Familie 
besonders  geartet,  so  kann  sie  nicht  jedes 
Kind  erziehen.  Soll  diese  Erziehung  glücken, 
so  muß  ihr  das  Kind  zugewiesen  werden, 
das  zu  ihr  und  zu  dem  sie  paßt.  So  kommt 
man  zu  dem  entscheidenden  Erfordernis 
neuerer  Entwicklung:  genaue  Kenntnis  des 
Kindes  und  seiner  Erziehungsbedürfnisse 
sind  unentbehrlich,  um  die  Familienpflege 
zweckmäßig  zu  gestalten. 

Dasselbe  gilt  aber  nicht  minder  für  die 
Anstaltspflege,  wo  jede  Anstalt  besonderen 
Kindern  angepaßt  wird,  wo  jede  nach  und 
nach  ihren  besonderen  Charakter  erhält,  so 
daß  sie  für  bestimmte  Arten  von  Kindern 
ausschließlich  oder  vorwiegend  geeignet  ist. 
Das  gilt  nicht  bloß  für  Kinder  wie  Blinde, 
Taubstumme,  Krüppel,  sondern  auch  die 
Unterschiede  feinerer  Art  wollen  berück- 

sichtigt sein.  Eine  Anstalt  kann  sich  nicht 
einfach  allen  möglichen  Kindern  anpassen, 
sondern  ihre  Einrichtungen  wie  die  Art  ihrer 
Erzieher  setzen  dem  bestimmte  Grenzen, 
deren  Bedeutung  uns  um  so  klarer  wird,  je 
mehr  wir  das  Kind  und  seine  Art  würdigen 
lernen. 

Die  Erziehungsvereine,  die  ihre 
Pflegeeltern  gut  kannten,  haben  zuerst  deut- 

lich die  Schwierigkeit  gespürt,  ihre  kleinen 
Schützlinge,  die  von  den  verschiedensten 
Orten  zu  ihnen  kamen,  rasch  so  gut  kennen- 

zulernen, daß  sie  sie  richtig  unterbringen 
konnten.  Es  tauchen  bei  ihnen  nach  dem 
Vorbilde  Falks  im  Laufe  der  Zeit  immer 
wieder  Aufnahmeheime  auf,  die  ihnen 
die  Unterlagen  zu  einer  zweckmäßigen  Ver- 

teilung der  Zöglinge  liefern  sollen.  Freilich 
erst  seit  1900  sind  sie  allgemeiner  geworden. 

Im  ganzen  sind  sie  ursprünglich  wenig 
weiterentwickelt  wie  dieKinderherbergen 
(Kinderstationen,  Verteilungsstellen,  Kinder- 

depots) der  Armenbehörden,  die  neben  der 
Bewahrung  nur  für  kurze  Zeit  versorgter 
Kinder  die  rasche  Vorbereitung  der  Kinder 
für  die  Familienpflege  bezweckten  und  sich 
kaum  irgendwo  sicher  mit  den  Fragen  wirk- 

licher Beobachtungkindlichen  Wesens  abgaben. 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl 

Die  Aufnahme  scheint  wichtiger  als  die  Be- 
obachtung; die  Verteilung  glaubt  man  auf 

Grund  kurzer  Prüfung  des  Kindes,  vielleicht 
nach  einer  Untersuchung  der  häuslichen  Ver- 

hältnisse —  falls  man  sich  nicht  mit  dem 
Einblick  in  die  Angaben  des  Armenpflegers 
begnügt  —  erledigen  zu  können. 

Dies  blieb  auch  so,  als  mehr  und  mehr 
Kinder  auf  Grund  richterlicher  Entschei- 

dungen überwiesen  wurden  und  die  neuen 
Behörden  der  Fürsorgeerziehung  entstanden. 
Man  stützte  sich  auf  die  Feststellungen  aller- 

lei Art,  die  in  den  Akten  zur  Begründung 
jenes  Beschlusses  beigebracht  waren  und 
entschied  —  bestenfalls  nach  einer  perön- 
lichen  Verhandlung  mit  dem  Kinde  —  wo 
es  untergebracht  werden  sollte.  Den  Mängeln, 
die  man  hierbei  empfand,  glaubte  man  ab- 

helfen zu  können,  als  auch  der  Richter  für 
sein  Urteil  mehr  und  mehr  Sachverständige 
heranzog,  vor  allem  den  Arzt.  Dennoch 
blieben  die  Akten  unzureichend,  da  sie  im 
Hinblick  auf  das  richterliche  Urteil  gestaltet, 
höchstens  für  die  Notwendigkeit  öffentlicher 
Erziehung,  nicht  aber  für  deren  Art  und 
Gestaltung  genügende  Unterlagen  boten. 
Je  mehr  zugleich  das  allgemeine  Verständnis 
für  das  Wesen  des  Kindes  wuchs,  aus  den 
verschiedensten  Wissenschaften  sich  eine 

Jugendkunde  als  Grundlage  der  Erziehungs- 
wissenschaft gestaltete,  um  so  mehr  rückte 

die  Frage  der  Beobachtung  des  Kindes 
über  den  Rahmen  der  Familienpflege  hinaus 
in  den  Mittelpunkt  der  Erziehung.  Auch  die 
Entscheidung,  ob  Anstalt  oder  Familien- 

pflege konnte  nicht  mehr  nach  alten  ein- 
förmigen Regeln  —  etwa  brave  und  harm- 

lose in  die  Familie,  böse  und  schwierige 
in  die  Aistalt  —  entschieden  werden;  bei 
der  Vielfältigkeit  unseres  Anstaltswesens 
muß  man  dazu  festlegen,  in  welche  Aistalt 
gerade  dies  Kind  gehören  würde,  und  nicht 
die  Anstalt  im  allgemeinen,  sondern  die  eine 
oder  die  paar  für  es  geeigneten  müssen 
gegen  die  möglichen  Pflegestellen  abge- 

wogen werden. 
All  dies  führt  dazu,  eine  sorgfältige 

Prüfung  des  Kindes  als  Voraussetzung  seiner 
Unterbringung  zu  verlangen  und  die  Be- 

obachtungsanstalt sowohl  für  das  Wohl 
der  Aistalt  wie  der  Familie  zu  fordern, 
„denn  nur  sachverständige  Beobachtung  des 

Kindes,  über  einen  nicht  allzu  kurzen  Zeit- 
raum ausgedehnt,  gibt  ein  zuverlässiges 

Bild  seines  Wesens  und  Anleitung  zur  Wahl 

der  richtigen  Erziehungsmaßnahmen"  (Peter- 
sen). In  dem  Aktenbilde  wirren  sich  die 

persönliche  Ailage  des  Kindes  und  die  Ein- 
wirkungen seiner  Umgebung  ganz  unlös- 

bar durcheinander;  es  bedarf  einer  sorg- 
fältigen Prüfung,  wieviel  seiner  Fehler  aus 

der  Umgebung"  stammt,  vor  allem  aber, 
wieviel  davon  bei  einer  Aenderung  der  Um- 
Bd  v.  ö 
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weit  von  selbst  wegfällt  und  welche  be- 
soiuleren  Einwirkungen  dann  poch  nötig 
Und  zweckmäßig  sind.  Nimmt  man  hinzu, 
wie  schwer  oft  Kinder  aus  sich  herausgehen 
und  wie  oft  sie  sich  auch  ohne  böse  Absieht 

anders  geben  wie  sie  Bind,  so  wird  man 
eine  längere  Beobachtung  zur  Entscheidung 
über  den  Erziehungsweg  in  ihrem  Wert 
erkennen. 

Nicht  wenig  hat  zu  solcher  Einstellung 

beigetragen,  das  man  die  engen  Zusammen- 
b  von  körperlicher  und  geistiger  Ent- 

wicklung starker  betonte,  BO  daLS  der  Arzt 
als  Berater  und  die  sorgsame  körperliche 

Untersuchung  vor  jeder  Unterbringung  wich- 
tig wurden.  Endlich  die  vielen  Zustände 

geistiger  Erkrankungen  und  Abweichuntren 
riefen  den  Psychiater  zur  Mitarbeit.  Nicht 
aber  bloß  die  Feststellung  dieser  Ab- 

weichungen ist  nötig  —  dazu  würde  oft  eine 
einmalige  Untersuchung  ausreichen  —  son- 

dern mehr  noch  muß  die  Beeinflußbarkeit 

durch  Erziehuni:  und  die  Art  der  Erziehungs- 
mittel erforscht  werden  — ,  dazu  scheint 

längere  Beobachtung  unerläßlich.  Manches 
itt  —  besonders  bei  den  neueren  psycho- 
togischen  Untersuchungswegen  —  auch  bei 
einfacher  Untersuchung  festzustellen,  man 
wird  dazu  Beratungsstunden  einrichten  — 
aber  bei  den  meisten  hallen  reichen  sie  nicht 
ans. 

für  die  Auswahl,  so  ist  auch  für  die 

Auf-icht  wichtig,  das  Kind  selbst  gründlich 
zu  kennen.  Man  kann  sagen,  daß  ohne  diese 

wirksame  Aufsicht  kaum  mög- 
lieh ist  ;  jedenfalls  ist  ohnedem  eine  sachkun- 

i ij tr  der  Pflegeeltern  kaum  denkbar, 
kaum    ein    richtiges   Urteil    über    die 

'.    talt    zu   gewinnen.      Die 
-'alt  ist  für  die  Erziehungs- 

leitu  ■ '-lirlich;   ihre    Ausgestaltung 
und  ihre  Ausbreitung  i.-t  ein  wichtiges  An- 
ztic  Kinderffirsorge  als  gesell- Liehen 

r  bewußt  geworden  ist. 
h     hat     sich     im 

■  .  •  v, ..  L906  ra 

entwickelt.     Heute  haben  \sir  rerschii 
■:<t    einer     Wr- 

walf  .  oft  /int  einzeli  i  m  Ab- 
iecht, und 

i  alle   nehmen, 
. 

. 
acht  une 

Prüfung  durch  Arzt  und 
'den   nur  die   aufffl 

. 
le  dieklaj 

rnüller).      Jtazu 
.  I  der  Kii 

50—80%  geschätzt  wird,  ohne  daß  sie  des- 
halb erziehungsunfähig  wären.  Deshalb 

wird  jetzt  eine  Einweisungspflicht  ge- 
fordert, so  daß  jedes  öffentlich  versorgte 

Kind  durch  eine  Beobachtungsanstalt  hin- 
durchgehen  müßte. 

Man  kommt  von  da  aus  zu  dem  Wunsche, 
daß  auch  das  Urteil  des  Vormundschafts- 

rieliters sich  möglichst  auf  das  Gutachten 

einer  Erziehungsanstalt  stütze.  In  Däne- 
mark ist  dies  Verlangen  fast  bei  allen 

Vaergeraadskjndern,  die  unseren  Fürsorge- 
zöglingen  entsprechen,  bereits  erfüllt.  Die 
Aufnahme-  und  Beobachtungsheime  bilden 
dort  die  Grundlage  öffentlicher  Kinder- 
fürsorge. 

Die  körperliche  Ausbildung  ist  ein  un- 
erläßlicher Teil  der  Erziehung,  die  geistigen 

Krankheitszustande  sind  bei  unseren  Schütz- 
lingen so  häufig,  daß  in  der  Beobachtungs- 
anstalt ein  Arzt  mit  psychiatrischer  Schulung 

ständig  mit  arbeiten  muß;  ebenso  wichtig 
ist  aber  der  Erzieher.  Der  geborene  Leiter 
ist  der  Arzt -Erzieher;  da  es  von  ihm  nur 
wenige  gibt,  so  wird  die  Zusammenarbeit 
beider  zu  fordern  sein;  die  Leitung  ist  dann 

eine  äußerliche  Frage.  Die  ärztliche  Mit- 
wirkung wird  erleichtert,  wo  Anstalten  für 

Beobachtung  von  Psychopathen  u.  dgl.  an 
andere  ärztliche  Anstalten,  vor  allem  Irren- 

anstalten, angelehnt  wurden,  doch  hat  dies 
vor  allem  wegen  des  verbreiteten  Vorurteils 
gegen  jene  Anstalten  auch  seine  Nachteile. 
Die  Anlehnung  an  große  Erziehungsanstalten 
hat  den  Vorteil,  daß  man  deren  Arbeits- 

einrichtungen  mit  zur  Beobachtung  heran- 
ziehen kann,  aber  dafür  leicht  das  Erziehen 

zu  sehr,  das  Beobachten  zu  wenig  betont. 

Allerdings  haben  große  Anstalten  schon  oft 
besondere      Aufnahme-      und      Ycrteilun^s- 
gruppen,  die  der  Beobachtung  der  Neulinge 
dienen  und  in  dieser  Richtung  ausgebaut 
werden  können. 

Betrachten  wir  nach  diesen  Gesichts- 

punkten die  Vormundschaft  als  gesell- 
schaftliche Erziehungseinrichtung,  su  tritt 

das  Wesen  der  Berufivormundsohaft 
als  ihrer  letzten  notwendigen  Ausgestaltung 

deutlich   hervor.      Ursprünglich    vertritt    i\vr 
Vormund  Ehernstelle;  er  übernimmt  selbst 

I,  um  es  in  seiner  Familie  zu  erziehen. 
Spati  tet    sieh    die    Vormundschaft 
nach  dem  Gedanken  freundnacbbarlicher 
Ihlfe.    Der  Vormund  ist  ein  guter  Nachbar* 

kannte    und    sein    Auf- 
wachsen  in  der  Nahe  freundschaftlich  be- 

treut.     Unten    n  öden  a   Entwicklung   hat 
.1    jene    nahen   Bai  de  l  >aa 

lel  bbt  kaum  je  in  der  Familie  <*■<  i  Vor» 
munde-.    So  k  I  cht  mehr  erziehen, 

■  m  er  muß  sich  auf  ErziehunRsleirung 
Damit  aber  erwachst  ihm  eine 

die    mit    all  jenen    N  hvsn  n;  kcitcu 
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verknüpft  ist,  die  die  Entwicklung  der  An- 
stalts-  und  Familienpflege  wie  der  Be- 

obachtungsanstalten beeinflußt  haben.  Ihm 
sind  sehr  schwere  Erziehungsaufgaben  ge- 

stellt ;  für  fremde  Kinder  den  richtigen  Platz 
zur  Erziehung  zu  finden,  sie  dort  ruhig  ein- 

wurzeln zu  lassen  —  die  unmittelbare  Er- 
ziehung ganz  den  Pflegeeltern,  der  Anstalt 

zu  lassen,  damit  es  dort  sein  Heim  finde  — 
und  doch  eine  sorgsame  Aufsicht  auszuüben — , 
all  diesen  Aufgaben  glaubt  sich  nur  der  ohne 
Schulung  und  ohne  geeignete  Hilfe  ge- 

wachsen, der  von  der  Schwere  der  Arbeit 
keine  Vorstellung  hat.  Dazu  tritt  in  sehr 
vielen  Fällen  die  Entfernung  zwischen  der 
Wohnung  des  Vormundes  und  der  Unter- 

kunft des  Mündels,  die  Zeit  und  Arbeits- 
kraft verbraucht;  schließlich  werden  bei  der 

Berufsausbildung  die  Schwierigkeiten  am 
größten. 

Die  Vormundschaft  dagegen  hat  äußer- 
lich die  alte  Form  behalten;  jeder  Bürger 

ist  nach  der  längst  von  den  Tatsachen 
überholten  Meinung  des  Gesetzes  imstande, 
jene  Erziehungsleitung  zu  übernehmen, 
wenn  er  nur  den  guten  Willen  hat.  Ja 
der  Kichter  kann  ihn  sogar  gegen  seinen 
Wunsch  zwingen,  Vormund  zu  werden. 
Dieses  Mißverhältnis  hat  die  Kinderfürsorge 
nach  einem  Ersatz  suchen  lassen;  es  er- 

stand in  neuen  Formen  wieder  die  alte 
Berufsvormundschaft.  Sie  stellte  die  sach- 

kundigen Arbeiter,  die  Erfahrung  und 
die  Kenntnisse,  die  für  Erziehungsleitung 
unentbehrlich  sind;  die  freiwillige  Arbeit 
lehnte  sich  an  sie  an.  Vielfach  treten  Männer 
und  Frauen  freiwillig  als  Helfer  in  den  Dienst 
der  Berufsvormundschaft,  oder  man  hielt 
zwar  an  der  alten  Form,  Einzelvormünder 
zu  bestellen,  fest,  schloß  diese  aber  zu  einer 
Vereinigung  zusammen,  die  jene  nötige 
Sachkunde  durch  eine  Geschäftsstelle  darbot, 
so  daß  auch  hier  geschulte  Berufskräfte 
und  freie  Arbeit  zusammenwirkten.  Oft 
begnügt  man  sich  damit,  nur  eine  solche 
Beratungsstelle  für  die  Vormünder  zu  schaffen 
meist  im  Anschluß  an  die  Berufsvormund- 

schaft oder  das  Jugendamt. 
Von  diesen  letzteren  Erwägungen  aus 

suchen  wir  nochmals  das  Wesen  der  Kinder- 
fürsorge zu  erfassen.  Ueberall  in  ihr  treten 

Gebilde  der  Gesellschaft  auf,  um  die  Er- 
ziehung gewisser  Kinder  zu  beeinflussen, 

hinter  all  den  Versuchen  der  Beratung  und 
Aufsicht,  wie  den  anderen  Erziehungs- 

leistungen verschiedenster  Art  liegt  der  Ent- 
schluß, die  Erziehung  dieser  Kinder  in  be- 

stimmter Richtung  zu  leiten.  Neben  der  Fa- 
milie, mit  und  gegen  sie  sucht  man  Anschau- 
ungen über  Erziehung  zur  Geltung  zu  bringen, 

die  von  der  Gesellschaft  getragen  werden. 
Kinderfürsorge  ist  Erziehungslei- 

tung  durch   gesellschaftliche    Veran- 

staltungen; sie  umfaßt  zuerst  einzelne 
Erziehungsaufgaben,  dann  die  gesamte  Er- 

ziehung, sie  ergreift  zuerst  nur  Gruppen  be- 
sonders schutzbedürftiger  Kinder,  um  sie 

nach  und  nach  auf  größere  Kreise  auszu- 
dehnen. 

Vgl.  die  Artt.  „Jugendpflege  und  Jugend- 
bewegung" oben  S.  528 ff.,  „Jugendamt" 

oben  S.  515 ff. ,  „Jugendgerichte"  oben 
S.  525 ff.,  „Uneheliche  Kinder",  „Säuglings- 

fürsorge",   „Fürsorgeerziehung". 
Literatur:  Es  sind  die  Literaturangaben  bei  den 

verwandten  Beiträgen  dieses  Werkes  zu  ver- 
gleichen: Armenpflege,  Jugendamt,  Jugendgerichte, 

Jugendpflege  und,  Jugendbewegung,  Blinde, 
Krüppelfürsorge,  Taubstumme  u.  a.  Vielfach  sind 
Schriften  verwandter  Gebiete  zu  beachten:  Pä- 

dagogik, Hygiene,  Psychologie  und  Psychiatrie. 
Hier  ist  wie  im  Aufsatz  selbst  vor  allem 
Deutschland  berücksichtigt. 

Für  die  Geschichte  fehlt  uns  in  Deutsch- 
land  sowohl  eine  Gesamt  Übersicht  wie  die  Er- 

forschung der  einzelnen  Gebiete.  Zur  Ein- 
führung P.  A.  v.  Toorenbuvy,  Kinderrecht  en 

Kinderzorg  in  de  lautete  honderd  jaren,  Leiden 
1918.  —  L.  Lallemand,  Histoire  des  enfants 
abandonnes  et  delaisses.  Etudes  sur  la 

protection  de  l'enfance  aux  diverses  epoques 
de  la  civilisation,  Paris  1912.  —  W.  Feld. 
Die  Kinderarmenpflege,  in.  Elsaß-Lothringen  und 
Frankreich,  geschichtlich,  rechtlich  und  statistisch 
dargestellt  (Probleme  4)>  Dresden  1908.  — 
E.  Lcmjyp,  Geschichte  des  Stuttgarter  Waisen- 

hauses 1710—1910,  Stuttgart  1910.  —  E.  Mum- 
menhofff  Das  Findet-  und  Waisenhaus  zu 
Nürnberg,  orts-,  kultur-,  und  wirtschaftsge- 

schichtlich, Nürnberg  1917.  —  G.  Schreiber, 
Mutter  und  Kind  in  der  Kultur  der  Kirche. 
Studien  zur  Quellenkunde  und  Geschichte  der 
Ka  ritas,  Sozia  Ihygie  n  e,  Be  völkeru  ngspolit  ik, 
Freiburg  1918.  —  Ctir.  J.  Klumker,  Ge- 

schichtliche ITntersuchungen  zur.  Kinder-  und 
Jugendfürsorge.  (Fortschritte  I,  8,  1914). 

Fortla  ufe  nde  Ver  äffe  ntlichungen: 

Schriften  des  Deutschen  Vereins  für  Armen- 
pflege und  Wohltätigkeit,  Leipzig  seit  1888. 

Darin  mehrfach  Gegenstände  der  Kinderfürsorge ; 

Hauptquelle  der  Zeit  vor  1900.  —  Jahrbuch  d,r 
Fürsorge.  Herausg. :  Chr.  J.  Klumker,  W.  Fällig- 

keit. 1.—6.  Dresden  1906,  1907,  1909,  1910  1911, 

1912.  7.  Berlin  1918.  (Darin  von  2.  ah  ein- 
gehende Literaturberichte  über  Kinderfürsorge, 

Fortsetzung  etwa  von.  H.  Reicher).  —  Fort- 
schritte des  Kinderschutzes  und  der  Jugendfür- 
sorge. Vierteljahrshefte  des  Archivs  Deutscher 

Berufsvormünder,  herausg.  von  Chr.  J.  Klumker, 
1.  Jahrg.  Berlin  1913—1915,  2.  Jahrg.  Berlin 
1917 — 1920.  —  Probleme  der  Fürsorge.  Unter- 

suchungen, herausg.  von  Chr.  Klumker,  Dresden 
1.  1905,  2.  1905,  3.  1906,  4.  190S,  5.  —  Beiträge 
zur  Theorie  und  Praxis  der  Fürsorge,  herausg. 

von  Chr.  J.  Klumker,  Stuttgart  seit  19J&  — 

Zur  Frage  der  BerufsvornMndschafl.  Berichte 
■und  Vorberichte  der  Benifsrormündf  rtagungen 

1906  und  1914  (Böhmert-Dresden).  1916  und 

1917  (Heymann-Berlin).  —  Sehr.  d.  Allgemeinen 
Fürsorgeerziehungstages  seit  1912  (Berichte  und 

Verhandlungen).  —  Internationale  Kindrrschutz- 
hmgresse,  Paris  1SS8,  Budapest  1899,  London 

43* 
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Mailand   1908.    —    Ein    anderer    l.  Tnter- 
nationaler  Kinderschutzkongrefi  in    Brüssel  1918 

/:    .,  Brüssel, —  Internationale  Kongresse  für 
Säuglingsschuts  (Gouttes  de  lau),   l.   Paris  1901, 
.'.   Brüssel  1907,  8.   Berlin   1911.  -     Schriften  des 
Ssterr.  Kinderschutzkongresses,  9  Bde.,  Wien  1907. 

Zeitschriften.     Zentralblatt  für  das    Vor- 
mundsehaftsieesen,     Jugendgerichte     und     Für- 
sorgeer siehung,  Berlin  seit    1909.         Zeitschrift 
für     Kinderschuts     und    Jugendfürsorge,     Wien 
seit    1909.    —    Die    Jugendfürsorge    in    Nieder- 

österreich,   Wien  Jugendfürsorge, 
iberg  seit  1917.         Pro  juventäte,  Zürich 

ttzung     von    Jugendwohlfahrt. 
/;                                  .  Ei  penhagen  st  it  1905. 

—    Tijdschrift    voor    Armenzorg    <«    Kinderbe- 
scherming,  Haarlem   seit    1899.  —    Seeking   and 
Boeing,  London  fit  1880.  —  Zeitschr.  für  Säug- 

tnd  Kleinkinderschute,  J!>rlin  seit  1909. 

j  .     /.'- -  llkerungspoUtUi  und  Säuglings- 
\e,  Leipzig  fit  1908.    —    Krippenzeüung, 

■  1917.  —  Dm  christliche  Kleinkinder- 

pflege, Drt  tdt  n  st  it  1898.  -  -  Kinderht  im,  /,•  itschr. 
für   Kleinkinderertiehung   und   Hortwesen,   seit 

I    -.    Vieteljahrsschrift  für  die  Erkennt- 
Behandlung   jugendlicher    Abnormer, 

'.        Zeitschr.  für  Kinderforschung 
(früher  ■;'<-    Kinderfehler),  Langensalza  seit  1895. 

für  dit  l'i-  handlung  Schwachsinnigt  r, 
Balle  a.  8.  Zeitschr.  für  Krüppel- 

Leipzig   seil    1908.    —    Der    BeUungs- 
tarteberga  st  it  l>.*!.  —  Zeitschr. für 

karitatiee    Jini,  hungstätigkeit,     Frt  iburg 
:.  —  Zu  I.     S.  Brückner,  Ersiehung 

und    Unterrieht    vom    Standpunkt    dir    Sozial- 

Berlin  1895.  -  -   11.   "Reicher,   Dit  Für- 
i    verwahrloste    Jugend,     1.     Teil. 

\;    Die   Zwangserziehung    im 
>'  Dt  r  Kindt  r- 

sekutzin  England,  Wien  /:<".;.   .",.  Der  Schute  der 
Handlung  und  Verwahrlosung  in 

DU  Fürsorge  für  dit  landstreichende, 
l    straffälligt    Jugend    in    Belgien, 

■      A'i /<■/'  r  in  der 

Inhang :    Norweg.    Gesetz    li.tr.  Für- 
■  rwahrloste  Kinder  ''■■  Juni  1898.    DU 

ublik  in  Am- rika,    WU »  /:"/.;. 
11.     l  xchutz    und    Besserungs- 

lt..-.    /:""-'.      ///     Teü 
ihriosung    und    das 

II    ■   .       •  t.    Hi- 
ll-  ■    Frank- 

•  d,     BelgU  n ,     Amerika 
B 

/        ...'//  ankreieh, 

Die    Lite- 
nitiir  Reiche, 

I  It 

II. it.,.    i,     SeMlUr      M     Vaube,    / 
und  dir 

I.  Kelter, 

•  i      h  i ..  ml  •  i 

I.     1.     Sutial-hygim  /  llrrtm 

(Aus  Natur  und  OeistesweU,  Bd.  t'LXI),  Leipzig 
1907.  -  Derselbe,  Die  öffentliche  Fürsorge  für 
dir  sittlich  gefährdete  und  dir  gewerblich  tätige. 

Jugend  {Aus  Natur  und  OeistesweU,  Bd.  < 'I..XI 1), 
Leipzig  1907.  .  Derselbe,  Jugendfürsorge, 
Berlin    1916.  Chr.   J.   Klwnvker,    Kinder- 

fürsorge (Aus  Natur  und  OeistesweU),  Leipzig 
Zu  il.  ff,  Häuser,  Ueber  Armen' 

kinderpflege.  Vortrag  mit  erläuternden  Zusätzen 

und  Erklärungen,  Karlsruhe  189J,.-  I*.  Höhne, 
Der.  '■  cm  mdewatesnrat vn  I.  rhu  sevne  Aufgaben 
und  ihre  Erfüllung,  Berlin  1904.  —  Cnno 
und  <;.  Schmidt,  Dir  Organisation  der  Qe- 

meindewaüenpflege.  Sehr.  />■  1'../'.  Armenpflege 
und  Wohltätigkeit,  Heft  47  und  61,  Leipzig  1900, 
1901.  —  Chr.  J.  KIiiml.tr  und  Spann,  Die 
Bedeutung  der  Berufsvormundschaft  für  den 
Schutz  drr  unehelichen  Kinder  (mit  It  farbigen 

Tabellen),  Dresden  1906.  —  Chr.  ./.  KVumker 
und  J.  Petersen,  Berufsvormundschaft  (Qe- 
neralvormundschaft).  Sehr.  1>.  V.  f.  Armenpflege, 
Heft  81  (1.  Bd.,  Berichte),  Heft  8t  (t.  Bd., 
Materialien)  Heft  88,  Verhandlungen,  Leipzig 

1907.  —  O.  Spann,  Dir  Erweiterung  drr  So- 
zialpolitik durch  dir  Berufsvormundschaft,  Tü- 

bingen 191 1.  Frieda  Duensing,  Verletzung 
der  Fürsorgepflicht  gegenüber  Minderjährigen, 
Ein  Versuch  zu  Harr  strafgesetzlichen  Behand- 

lung, München  1908.  —  Chr.  .1.  hlunikfr. 
Fürsorgeverein,  elterliche  Gewali  und  Vormund- 

schaft Z.  f.  d.  Irmenwesen.  I9t0.  8.  1-  — 
W.  PoUiglceit,     Das    Recht    des    Kindes    auf 

Erziehung.    Jh.    d.    Eürsnrgr    II,    l'Jt>7.      S..    1.    • — 
>/.  Taube,  l>rr  Schutz  der  unehelichen  Kinder 
in  Lt  vpzig.  Eine  Einrichtung  zur  Fürsorge 

ohne  Findelhäuser,   Leipzig    1898.   — .    11.  JV'eu- lliililil.  Die  unehrlichen  Kinder  in  llrrlin,  .Icnn 

1900.  O.    Spann,      Die     unehrlichen     Mündel 
des   Vormundschaftsgerichts  in    Frankfurt  a.  M., 
Dresden    Hur/.  fr.    Ittrkr,    Das  Haltekinder- 

wt  en  in  "Preußen  mit  besonderer  Berücksüshti- 
gung  drr  Säuglinge  und  Kleinkinder,  I.  Vor- 
berieht  und  Materialien,  Berlin  1911.  — 
//.  Studders,  Das  Taubesche  System  der  Zieh- 

kinderüberwaehung  in  Leipzig  1919,  —  /•-'.  Oshe, 
GewerblUihe  Kinderarbeit,  Dies.  Königsberg  1918. 

.1.  Bendtr,  De,-  Schutz  der  gewerblich- 
tätigen  Kinder  und  der  jugendlichen  Arbeiter, 
Berlin  (Fortsehritte  1  *,  /;,   //  ehr. 
./.  h  I  um  leer,  Kinderfürsorge  und  Kranken- 

,  /..ti-ehe.  für  Kinderschuts  und  Jugend- 
■■ .    WU "    '  ■    i         ■  ge  für 

[Hg,  Dt  utsehe 
Tagung  18,   und  i;    l\  /     (cht),    Leipzig 

Zu     III         Chr.      I.      htiiml.rr,     ihr 

i.  rge  eine  Kulturaufgabe  de..  Deutsehen 
.    München   i:ii7.         «•     Tugendreiehf 

.1.     /'.     TjawUberg,      n .      Weinberg,     Dir 
Mutter-      und     Säuglingifürsortjf.      / 

buch,    Stuttgart    1910.  II-     I  '  "'•  <  '  ■&  i  " 

Ballin,    '•■  ■    H  .iim/r  Berlins  und 
jung     im     itädtischen      Kinderasyl, 

Berlin  '•     Tugendreieh,    /       Klein* 

kinderfürsurge,  Stuttgart  hl.  ItücituL  r- 
füreorge,    Einführung  in  ihr   Wesen    und  ihre 
i  W.    Feld,    Die 

Kinder, Irr  in   Fabriken  arbeitenden  Frauen  und 
i 

i     il niii  .'  \rtenarbeit,  Leipzig 
I 

h       II  i  ni.,  t iimiiii.     Kinderschuts     und     Schul 
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Pflegschaft,  Berlin  (Fortschritte  II,  8)  191S.  — 
O.  Lohse,  Kinderheil-  und  -Erholungsstätten, 
Sehr.  d.  V.  f.  Armenpflege,  Heft  SO  und  83, 
Leipzig  1907.  —  Die.  Ergebnisse  der  Sommer- 

pflege in  Deutschland  (Ferienkolonien,  Kinder- 
heilstätten usw.)  im  Jahre  1914,  Berlin  1916. 

—  W.  liion,  Die  Ferienkolonien  und  ver- 
wandte Bestrebungen  auf  dem  Gebiete  der 

Kindergesundheitspflege,  Zürich  1901.  —  IV. 
Feld,  Statistische  Erhebungen  über  die  soziale 
Lage  von  Kindern.  (Fortschritte  des  Kinder- 

schutzes II  2,  1917).  —  W.  Becher,  lieber 
Walderholungsstätten  für  kranke  Kinder  mit  be- 

sonderer Berücksichtigung  der  Tuberkulösen, 

Berlin  1903.  —  König,  Die  Waldschule,  Langen- 
salza 1908.  —  W.  Böhmert,  Das  Armenwesen 

in  77  deutschen  Städten  und  einigen  Land- 
armenverbänden, Leipzig  1886.  Im  Anhang: 

Gutachtliche  Aenßerungen  von  77  Armenver- 
waltungen über  Anstalts-  oder  Familiener  Ziehung. 

«7.  Hegg,  Die  Anstaltserziehung  mit  besonderer 
Berücksichtigung  der  beruflichen  Ausbildung  der 
nachschubpflichtigen  Zöglinge  im  Jb.  d.  Schweiz. 
Ges.  f.  Schulgesundheitspflege,  1913. —  P.  Seiffert, 
Deutsche  Fürsorgeerziehungsanstalten  in  Wort 
und  Bild,  2  Bde.,  Halle  1912,  1914.  —  W.  Ch. 
Günther,  Die  Waisen  im  Großherzogtum 
Sachsen- Weimar.  Geschichte  der  Versorgungs- 

anstalt der  Waisen  durch  Privaterziehung  in 
Familien,  Weimar  1825.  —  Stahmann,  Beauf- 

sichtigung der  in  Familienpflege  untergebrachten 
Kinder.  Sehr.  d.  V.  f.  Armenpflege,  Heft  43 
u.  46,  Leipzig  1899,  1900.  —  J.  Petersen, 
Das  Beobachtungshaus  der  Erziehungsanstalten, 
Langensalza  1909.  —  Chr.  J.  Klumker,  Be- 

obachtungsheime. Reiseerfahrungen  aus  Dänemark. 
Jb.  d.  Fürsorge  IV.  1910  S.  41.  —  L.  C.  Brun, 
Dänische  Aufnahme-  und  Beobachtungsheime, 
Zeitschr.  f.  d.  Armenwesen  1913. 

Chr.  J.  Klumker. 

Kindergärten 

s.  Kinderfürsorge  sub.  III,  3,  oben  S.  668. 

Kinderhorte 

Kinderfürsorge  sub.  III,  3,  oben  S.  668. 

King,  Gregor, 
geb.  am  15./XII.  1648  in  Lichf  ield  (Staffordshire), 
gest.  am  29./VIII.  1712  als  Esquire  und  Herold 
von  Lancaster.  King  war  Heraldiker,  Genealoge, 
Kupferstecher  und  Statistiker.  In  seiner  amt- 

lichen Eigenschaft  standen  ihm  die  Register 
über  die  fiskalischen  Einnahmen  und  Ausgaben, 
über  die  Erträge  der  verschiedensten  Steuern  und 
Taxen,  über  den  Stand  und  die  Bewegung  der 
Bevölkerung  zur  Verfügung.  Auf  Grund  dieses 
Materials   stellte   er   Untersuchungen   über   die 

Bevölkerung  und  den  Wohlstand  Englands  an, 
welche  sich  an  diejenigen  Graunts  und  Pettys anlehnten. 

Er  veröffentlichte  außer  heraldischen  und 
genealogischen  Werken  folgende  statistische Schriften:  A  scheme  of  the  rates  and  duties 
granted  to  his  Majesty  upon  marriages,  births 
and  burials,  and  upon  bachelors  and  widowers, 
for  the  term  of  five  years,  London  1695.  — 
Natural  and  political  observations  and  conclu- 
sions  upon  the  state  and  condition  of  England, 
1696.  (Das  Werk  wurde  vorläufig  nicht  ver- 

öffentlicht. Einzelne  Teile  sind  enthalten  in 
„Davenant,  Essay  upon  the  probable  methods 
of  making  a  people  gainers  in  the  balance  of 
trade,  London  1699".  Vollständig  veröffentlicht 
wurde  das  Werk  mit  einer  Biographie  Kings 
von  George  Chalmers  als  Anhang  zu  seinem 
,,Estimate  of  the  comparative  strength  of  Great 
Britain,  London  1801".)  —  Chalmers  veröffent- 

lichte neben  den  „Observations"  noch  2  weitere 
Abhandlungen  von  King:  A  scheme  of  the  in- 
habitants  of  the  city  of  Gloucester,  1696  und 
A  computation  of  the  endowed  hospitals  and 
almshouses  in  England,  1697. 

Vgl.  über  King:  Davenant,  Political  and 
commercial  works,  Bd.  II,  London  1771,  S. 
165  ff.,    224.    -    Süßmilch,   Göttliche  Ordnung, 
4.  Aufl.,   3   Bde.,    Berlin  1775-1776;    Bd.   I, 
5.  75,  80/81,  130 ff.,  234;  Bd.  II,  S.  488 ff.; 
Bd.  III,  S.  655/60  u.  ö.  -  D.  Autobiographie 
Kings  u.  d.  Tit.:  Some  miscellaneous  notes 
of  the  birth  usw.  of  Gregory  King  (abgedr.  in 
dem  Appendix  zu  „Dallaway,  inquiries  into 
the  origin  and  progress  of  the  science  of  heraldry 
in  England,  Gloucester  1793").  —  D.  Biographie 
Kings  v.  Chalmer  (s.  o.).  —  Röscher,  Zur  Ge- 

schichte der  englischen  Volkswirtschaft,  Leipzig 

1851,  S.  118.  -  Block,  Tratte"  de  statistique, 
2.  Aufl.,  Paris  1886.  -  Gabaglio,  Teoria  della 
statistica,  2.  Aufl.,  Bd.  I,  Mailand  1888,  S.  52/53. 
—  Palgrave,  Dictionary  of  pol.  economy,  vol. 
II,  S.  505,  London  1896.  -  Dictionary  of  National 
Biography,  ed.  by  Sidney  Lee,  vol.  XI,  1909. 

Mcitzcl. 

Kirchliche  Abgaben. 

Einleitung.  I.  Freiwillige  Abgaben.  IL 
Pflichtmäßige  Abgaben.  1.  Zehnten.  2.  An- 
dere  verwandte  Abgaben.  3.  Stolgebühren.  III. 
Kirchliche  Baulastbeiträge.  IV.Kinhen- 
steuern.  1.  In  der  evangelischen  Kirche.  2.  In 
der  katholischen  Kirche.  V.  Sonderabgabenan- 
Bischöfe  und  Papst.  1.  Abgaben  an  die 
Bischöfe.  2.  Abgaben  an  den  Papst.  A.  In  der 
Vergangenheit:  a)  Zensus.  b)  Peterspfennig. 

c)  Kreuzzugssteuern.  d)  Konfirmations-  und 
Palliengelder.  e)  Visitationsgelder  und  Ge- 

schenke, f)  Jus  spolii.  g)  Jus  deportus.  h)  An- 
naten.  i)  Quindennia.  k)  Gebühren  und  Taxen. 

1)  Einnahmen  für  Reliquien  und  Heiligspre- chungen.   B.  In  der  Gegenwart. 
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Einleitung.  Die  christliche  Kirche  ver- 
folgt in  erster  Linie  ideale  Ziele.  Vor  allen 

Dingen  erstrebt  sie  das  Seelenheil  der 
Menschen.  Zur  Erfüllung  der  ihr  vorschwe- 

benden Aufgabe  kann  sie  jedoch  ebenso- 
wenig wie  andere  zum  Wohle  der  .Menschen 

wirkende  Einrichtungen  weder  der  Organi- 
sation noch  der  materiellen  Mittel  ent- 

behren. Es  bleibe  auch  nicht  unaus- 
gesprochen, dal)  es  der  Volkswohlfahrt  und 

dem  Staat&intereBse  zuwiderläuft,  wenn  der 
Kirche  bei  der  Beschaffung  der  ihr  nötigen 

Existenzmittel  Schwierigkeiten  gemacht  wur- 
den, so  daß  sie  diesen  oder  jenen  Zweig  ihrer 

Tätigkeit  einschränken  öder  wohl  gar  ein- 
Btellen  mußte.  Solche  Behinderung  würde 
der  Staat  auf  anderem  Gebiet  doppelt  und 
dreifach  zu  bezahlen  haben.  Aber  nicht 
allein  der  Egoismus,  sondern  auch  Weisheit 
und  Dankbarkeit  sollten  jede  Staatsregierung 
—  auch  nach  Trennung  von  Staat  und  Kirche 
-  veranlassen,  ein  wachsames  Auge  darauf 

zu  hallen  und  Fürsorge  zu  tragen,  daß  den 
christlichen  Kirchen  die  erforderliehen  Mittel 
zur  Erfüllung  ihrer  unentbehrlichen  Arbeit 
nicht  mangeln.  Angesichts  der  Tatsache, 
daß  alle  christlichen  Völker  in  Vergangen- 

heit und  Gegenwart  der  Arbeit  der  Kirche 
v-ucr  viel  verdanken,  verdient  die  Frage 

Beachtung:  Auf  welche  Art  und 
Weise    hat    die    Kirche    im    Laufe    der 
Jahrhunderte     ihre     Personal-     und 

•bedurf nisse  befriedigen  können? 
•  anders  ausgedrückt:  Welche  Büttel 

haben  die  Gläubigen  ihr  zur  Erfüllung  ihrer 
Aufgaben  zur  Verfügung  gestellt?  Eine 
Untersuchung  dieser  Frage  ist  nicht  nur 
Idrehengeschichtlich,   sondern   auch    kultur- 

tüchtlich  und  mrtschaftageschichtlioh, 
ja    auch    staa.1  haftl'ch    von    höch- 

stem [nten 

I.   Freiwillige  Abgaben. 

An    erster    Stelle    verdienen    die    frei- 
will, sie  lind  die 

kirchlichen  Abgaben   und  su- 
icb  im  W 
..tri  hinein  er- 

halten hab.-':.  i  i  .i  da  dem  christlichen 
Hau;  rohl  zu  allen  Zeiten 

rerden 

ichtliob    auch 
unft  in  der  Kirche 

eine  maßgebliche   Bedeutung  behaupten. 
allein 

dun  h   freiwflligi  q   in 
Niiurallmtunpi-n.    aber    aurh    schon    in    Geld- r    in 

[gestellt* . 

war 

das     . 
•einem    belieben,    nicht    r:  r    aus 

Zwang"  (2.  Kor.  9,  7).  Es  bürgerte  sich  jedoch 
frühzeitig  schon  ein,  daLS  viele  Gemeindeglieder 
nach  dein  Vorbilde  der  römischen  Kollegien  sich 
zu  einem  freiwilligen  monatlichen  Beitrag  (stips) 
verpflichteten,  den  sie  der  Gemeindekasse  (arca 
oder  corbona)  zukommen  ließen.  Auf  diesem 
Wege  der  Freiwilligkeit  befriedigten  die  ur- 
christ  liehen  Gemeinden  nicht  nur  ihre  eigenen 
Bedürfnisse  einschließlich  einer  sorgfältigen 
Armenpflege,  sondern  halfen  sich  auch  unter- 

einander aus.  Schon  der  Apostel  Paulus  sammelte 
eine  Kollekte  für  die  notleidende  Gemeinde  in 
Jerusalem  (Rom.  15,  26;  1.  Kor.  IG,  3).  Die 
Verwaltung  der  eingehenden  Gaben  lag  dem 

Bischof  ob,  dem  „als  seine  Augen  und  llände" eine  Anzahl  von  Diakonen  zur  Seite  standen. 
Die  Urkirche  konnte  sich  im  übrigen  auf  gar 
keine  andere  Weise  erhalten,  da  sie  collegium 
Ulicitum  war  und  ihr  die  Rechtsfähigkeit  man- 

gelte. Dies  änderte  sieh  unter  Constantin,  der 
das  Christentum  nicht  nur  zur  erlaubten  Religion 
erhob,  sondern  auch  mit  Reichtümern  und  Pri- 

vilegien überhäufte.  Die  Kirche  wurde  damals 
gleichsam  über  Nacht  auch  Grundbesitzerin  im 
großen  Stil;  denn  ein  großer  Teil  der  für  den  heid- 

nischen Kult  bestimmten  Güter  wurde  ihr  über- 
wiesen. Besonders  das  Reskript  vom  Jahre  321 

(Cod.  Just.  1,  2,  l),  welches  jedermann  gestattete, 
der  Kirche  nach  seinem  (int  dünken  Schen- 

kungen zu  machen,  wurde  für  sie  eine  immer 
reicher  fließende  Quelle  von  Kinnahmen,  wobei 
unterstützend  der  zusehends  an  Ausdehnung  ge- 

winnende Gedanke  mitwirkte,  daß  solche  (laben 
an  die  Kirche  eine  sündetit ilgende  Kraft  besäßen. 
Kirchenvater     wie     Tertullian,      Cyprian, 
Chrysost  oin  us  und  besonders A  ugust  in  sporn- 

ten die  Gläubigen  unermüdlich  zu  solcher  Gebe- 
freudigkeit an  und  nannten  teilweise  schon  be- 

stimmte Satze,  die  man  für  fromme  Zwecke  ab- 
zugeben habe.  Justinian  sagt  in  Nov.  7: 

..Das   beste    Maß   bei    (lallen   an    die    Kirchen   ist 

die  Maßlosigkeit."  Augustin  stellt  es  als  fromme 
Pflicht  hin,  die  Kirche  testamentarisch  zu  be- 

denken, warnt  dabei  jedoch  such  vor  Verletzung 
der   nächsten   familiären    Pflichten.      Gerade   der 

[Jmstand,  daß  die  Kirche  wie  der  Fiskus  eine 
privilegierte  Erbfähigkeit  erworben  haue,  führte 
ihr  in  der  Folgezeit  unablässig  wertvolle  Sehen- 

a    KD    Geld    und    Gut    zu.       Hierdurch    trat 

der  bedeutungsvolle   Umschwung  ein,  daß  der 
finanzielle     Schwerpunkt     nicht     mehr     wie     ur- 

agüofa  aut  iien  freiwilligen  Oblationcn  lag, 
sondern  aunmehz  wai  i  big  anwachsende 
Kirchengut,  'las  der  Kirche  größtenteils  die 
Mittel  zur  Erfüllung  alh-r  ihrer  Pflichten  and 
aufgaben  lieferte  (vgL  K.  Bohwartlo  e,  Die 
Patrimonien  der  rOm.  Kirche.  Dies.  Berlin 

Beenden.,  Die  Verwaltung  and  finanzielle  Be- 
deutung der  Patrimonien  der  röm.  Kirche,  Zeit» I"".        A. 

Knecht,  Justinianischen  Kirchen- 
vermögensrochtes i. Stutz,  KrechtL  Abh.  lieft  22, 

Die  Ausdehnung  des  Christen* 
tum-  •  manischen  Volk  .ion 

In  inungen,  wie  bic  sich  im  rö» 
mischen  Reich  herausgebildet  hatten.  Die  Neu» 
beketu  n  reichlich,  um  sieb  den  Chrl 

■.. n.       Und    -piti-r    war    die 
■  leiiheil  ein  nie  eufhOrendei  Be- 

ilud Vern 

■     vor  der  Reformation  erhoben  sich 
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daher  die  Angriffe  gegen  das  Gütersammeln  der 
Kirche  an  Sterbebetten.  Nicht  unerwähnt  bleibe 

auch,  daß  manche  Abgaben,  die  anfänglich  frei- 
willige gewesen  waren  (z.  B.  Zehnte,  Stolge- 

bühren, Peterspfennig,  Ordinationsgeschenke) 
nach  und  nach  in  püichtmäßige  und  gesetzliche 
umgewandelt  wurden. 

Die  Reformation  tat  den  freiwilligen 
Gaben  beträchtlichen  Abbruch,  einmal 
dadurch,  daß  sie  sich  unverkennbar  auch 
als  eine  gegen  den  weltlichen  Besitz 
der  Kirche  gerichtete  Bewegung  darstellte, 
und  sodann  und  vor  allem,  weil  sie  die  Lehre 
von  der  Verdienstlichkeit  der  guten  Werke 
preisgab.  Die  evang.  Kirche  hat  zwar 
auch  von  Anfang  an  auf  freiwillige  Gaben 
gerechnet  und  mußte  angesichts  ihrer  Armut 
um  so  mehr  um  solche  ansprechen,  aber 
weil  ihr  der  antreibende  dogmatische  Hinter- 

grund verloren  gegangen  war,  hat  sie  nie- 
mals mit  der  römisch-katholischen  Kirche 

auf  diesem  Gebiet  den  Wettbewerb  aushalten 
können.  Das  stellt  nicht  in  Abrede,  daß 
auf  dem  Wege  der  Freiwilligkeit  auch  der 
evang.  Kirche  bedeutende  Gaben  stets  zu- 

geflossen sind  und  noch  weiter  zufließen 
bis  auf  den  heutigen  Tag.  Ihre  reichent- 

wickelte und  vielseitige  Liebestätigkeit  lebt 
hauptsächlich  von  freiwilligen  Spenden  und 
Opfern.  Der  Gustav-Adolf-Verein,  die 
verschiedenen  Vereine  der  Aeußeren  Mis- 

sion, die  Innere  Mission  mit  ihren  viel- 
verzweigten Liebestätigkeiten,  Diakonen- 

und  Diakonissenanstalten  und  viele 
andere  Einrichtungen  der  christlichen  Liebe 
werden  vorzugsweise  durch  freie  Gaben 
unterhalten,  die  ihnen  Freunde  ihrer  Sache 
entweder  regelmäßig  oder  aus  bestimmtem 
Anlaß  zuwenden  oder  die  ihnen  auch  in 
Gestalt  von  einmaligen  oder  von  dauernd 
bewilligten  Kollekten  aus  den  Gemeinden 
dieser  oder  jener  Landeskirche  zufließen. 
Es  sind  viele  Millionen,  die  alljährlich  regel- 

mäßig im  Wege  der  Freiwilligkeit  den  ein- 
zelnen kirchlichen  Betrieben  und  Arbeiten 

dienstbar  gemacht  werden.  Das  gilt  in 
nämlicher  Weise  für  die  römisch-katho- 

lische Kirche  mit  ihrer  weitverzweigten 
Caritas  sowie  auch  für  die  auf  gleicher  Linie 
liegenden  Gründungen  und  Betätigungen 
der  orthodoxen  Konfession,  deren  Glie- 

der einen  ausgeprägten  Opfersinn  für  kirch- 
liche Zwecke  bekunden. 

Die  uns  geläufigste  freiwillige  Abgabe 
an  die  Kirche  ist  die  allgemein  in  der 
Christenheit  im  Zusammenhang  mit  dem 
Gottesdienst  übliche  Spende.  Sie  wird 
entweder  im  Laufe  des  Gottesdienstes 
selbst  und  zwar  dann  gewöhnlich  während 
des  Gemeindegesanges  mittels  Klingelbeutels 
von  den  Kirchgängern  eingesammelt  oder 
von  diesen  am  Schluß  des  Gottesdienstes 
beim  Ausgange  in  aufgestellte  Opferstöcke 

oder  bereitgehaltene  Büchsen  (Becken,  Teller) 
geworfen.  Manche  kleine  und  arme  Gemeinde 
bringt  auf  diese  Weise  jährlich  ein  paar 
hundert  Mark,  manche  wohlhabende  Groß- 

stadtgemeinde 15—20  000  M.,  ja  noch  mehr 
zusammen.  Und  es  käme  eine  stattliche 
Summe  heraus,  wenn  man  die  in  einem  Jahr 
in  Deutschland  an  den  Sonn-  und  Feiertagen 
bei  den  christlichen  Gottesdiensten  ge- 

sammelten Kollekten  addieren  würde.  Die 
Verwendung  dieser  sonntäglichen  Kol- 

lekten ist  in  Deutschland  keine  einheitliche. 
Nach  dem  ALR.  gehören  sie  zu  den  Kirchen- 

einkünften schlechthin.  Allermeist  werden 
sie  für  Armenzwecke  verwandt.  Die  Ein- 

führung oder  Abschaffung  solcher  Samm- 
lungen ist  in  der  evang.  Kirche  an  die  Ge- 

nehmigung der  Kirchenbehörde  gebunden. 
Es  ist  schon  erwähnt  worden,  daß  diese  bei 
den  Gottesdiensten  erhobenen  Opfer  auch 
für  die  Zwecke  kirchlicher  Vereine  und  zur 
Linderung  allgemeiner  Notstände  bestimmt 
werden  können.  Gewöhnlich  werden  in  den 
einzelnen  Landeskirchen  solche  Kollekten 
für  Zwecke,  die  über  den  Rahmen  der  Einzel- 

|  gemeinde  hinausgehen,  als  „fakultative" 
j  oder  „obligatorische"  von  den  Kirchen- |  behörden  angeordnet.  Ihre  Zahl  wuchs,  wie 
!  geklagt  wurde,  zeitweise  derartig,  daß  die 
Armenversorgung  in  den  Gemeinden  in  Be- 

drängnis geriet.  Ueberall  in  Deutschland 
kennt  man  daneben  die  Hauskollekten, 
die  einmalig  oder  wiederkehrend  an  fest- stehendem Termin  für  eine  bestimmte 
christliche  Liebestätigkeit  mit  obrigkeit- 

licher Erlaubnis  in  einer  Provinz,  in  einem 
Bezirk  oder  in  einer  Stadt  eingesammelt 
werden  und  an  denen  sich  jeder  nach  freiem 
Ermessen  mit  einer  Spende  beteiligen  kann. 
Die  Kirchengeschichte  lehrt  uns  den  Wert 
und  die  Notwendigkeit  der  freiwilligen  Ab- 

gaben. Sie  sind  eine  fortdauernde  Begleit- 
erscheinung der  kirchlichen  Entwicklung. 

Sie  kehren  in  irgendeiner  Form  stets  wieder. 
Die  Kirche  kann  sie  nicht  entbehren  und 

wird  sie  stets  als  eine  der  wichtigsten  Ein- 
nahmequellen würdigen  und  pflegen  müssen. 

Gleichwohl  ist  es  begreiflich,  daß  die  Kirche, 
nachdem  sie  sich  als  eine  dauernde  Ein- 

richtung in  dieser  Welt  eingebürgert  hatte, 
das  Betreben  empfand,  sich  von  solchen 
zufälligen  Einnahmen  unabhängig  zu  machen 
und  ihre  Existenz  auf  sicheren  Grund  zu 
stellen.  Es  ist  dies  übrigens  eine  Beobach- 

tung, die  sich  im  kleinen  bei  den  schon  an- 
geführten christlischen  Anstalten  und  Ver- einen wiederholt.  Neben  den  Einnahmen, 

die  ihnen  aus  freiwilligen  Spenden  und 
Sammlungen  zugehen,  suchen  sie  wohl  alle 
auch  Grundbesitz  und  Kapitalien  als  festen 

Ausgangspunkt  ihres  Wirtschaftens  zu  ge- winnen. 
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II.  Pflichtmäßige  Abgaben.  i 
1.  Zehnten  (decimae).  Die  erste 

regelmäßige  Einnahmequelle,  durch  welche 
die  Kirche  die  Befriedigung  ihrer  sachlichen 
Bedürfnisse  und  den  Lebensunterhalt  der 
Geistlichen  sicherstellen  wollte,  war  der 
Zehnte.  Im  oströmischen  Reich  hatte 
die  Kirche  allerdings  auch  regelmäßige 
Einnahmen  durch  St  aat  BZ uschüsse  und 

durch  Strafgelder,  welche  bei  bestimmten 
Verfehlungen  u.  B.  Ketzerei,  Verletzungen 
kirchlicher  Personen)  in  ihre  Kassen  flössen. 
Der  im  Morgen-  und  Abendlande  gleich  be- 

kannte Zehnte  ist  zweifellos  aus  freiwilligen 

Gaben  hervorgegangen,  welche  die  Glau- 
bigen von  ihren  Feld-  und  Bauinfrüchten 

BOWie  von  ihrem  Viehstande  an  die  Kirche 
entrichteten  und  für  welche  sowohl  die 
römischen  Possessions-  und  Kolonatsver- 
hältnisse  als  auch  jüdische  Gepflogenheiten 
das  Vorbild  abgaben. 

Fast  überall  im  Altertum  stoßen  wir 
auf  solche  in  zahlenmäßiger  ((>uote  aus- 

gedrückte Naturalabgaben  an  den  König, 
an  eine  Gottheit  oder  an  den  Grandeigentümer. 
Im  römischen  Reich  mußten  die  Pächter  des 
ager  publicus  an  den  Staat  und  die  Kolonen 
an  dm  (irundherrn  einen  Zehnten  ein  richten. 
Als  die  Kirche  Grandbesitzerin  wurde,  kam  sie 
auch  vielfach  in  den  Besitz  zehntberechtigten 
Bodens  und  wurde  somit  zur  Einziehung  dieser 

Rent.-  befugt,  die  demnach  innerhalb  der  christ- 
lichen Kirche  nicht  allein  dem  mosaischen  Recht 

ihren  Ursprung  verdankt.  Aber  als  das  Alte 
iment  auch  ein  heiliges  Bach  für  die  Christen 

wurde,  da  erhielten  die  Zehntverpflichtungen 
Anaehen  göttlicher  Gebote,  und 
hon  seit  dem  15.  Jahrh.  in  der 

Kirche  die  Forderung,  dali  die  Christen  wie  einst 
iden    den    Zehnten    zufolge   gottlicher    An- 

Mitten.      Nach    dem    Alten 

'•    Mo  .  19,  -1:  5.  Mos. 
14.  .  }<  '.er   Israelit  den   L0.  Teil  der 
Feld-  and  Baumfruchte  sowie  das  zehnte  Rind- 

.    die  Leviten  gehen,  die  es  wieder 
an   die   Priester   abzuliefern   hatten;   außerdem rankes, 

■  burl  der  Minder 
und    Schafe  a 

.  Imahlich  den  Zehnten 
zu  e.  erheben.     Ei 

m   6.   Jahrli.,  jedoch, 
und 

vollkommen*       Die    Einführung 

nach- 
.  ich  mit  d< 

satz  lur  ihr.-  .-akuln;  .Uten. 
hielt,    dort 

z.    B.    in    Portugal  und 
Seh«  kam    tu    darut 

in  der  Kü  Punkte 
unklare     und 

und 

Pfarrherrn  das  Zehntrecht  streitig,  obgleich  nach 
kanonischem  Recht  innerhalb  der  Parochie  der 

Pfarrei  als  der  erste  berechtigte  Empfänger  des 
Zehnten  feststand  und  Bischöfe,  Domkapitel  und 
Kloster  dahingehende  Ansprüche  erst  erweisen 
mußten.  Neben  dem  kirchlichen  Zehnten  be- 

standen weltliche  Zehnten.  Die  Kirche  suchte 

den  ihrigen,  weil  göttlichem  Gebot  entstammend, 
als  den  allein  gültigen  hinzustellen,  konnte  es 
aber  nicht  verhindern,  daß  eine  Menge  von 
Laienzehnten  sich  erhielten,  die  nach  weltlichem 
Recht  und  vom  weltlichen  Gericht  beurteilt 
wurden.  Es  kam  auch  vor,  daß  zehntberechtigte 

Kirchengüter  in  Laienhände  gelangten,  was  der 
Kirche  ebenfalls  ein  Stein  des  Anstoßes  sein 

mußte,  da  sie  schon  frühzeitig  den  allgemeinen 
Grundsatz  vertrat,  daU  jedes  für  kirchliche 
Zwecke  bestimmte  Vermögen  diesen  nicht  wieder 
entzogen  werden  dürfte.  Die  Kaiser  weigerten 
sich  jedoch,  die  kirchlichen  Gebote,  die  auf 
Rückgabe  der  in  Laienhänden  befindlichen 
Zehnten  abzielten,  zu  Reichsgesetzen  zu  erheben 

(Reichstag  von  Gelnhausen  ll.sti).  Ein  weiterer 
Differenzpunkt  mit  der  weltlichen  Obrigkeit  war 
der  Satz  des  kanonischen  Rechts,  daß  jede  Be- 

freiung einer  Gemeinde  von  der  kirchlichen  Zehnt- 
pflicht bewiesen  werden  müsse  (c.  25)  X.  de  deci- 

mis  111,  30),  während  das  weltliche  Hecht  in  den 
meisten  Ländern  verlangte,  daß  die  Kirche  ihren 
Anspruch  nachzuweisen  habe.  Diesen  Standpunkt 
vertraten  z.  B.  Preußen  (ALR.  11,  11,  §  860)  und 
Oesterreich,  während  dagegen  das  bayerische 
Landrecht  von  1756  II,  10,  §  1  dem  kanonischen 
Hecht  nachfolgte.  Stand  die  Zehntpflicht  einer 
Gemeinde  fest,  so  wurde  ihre  Ausdehnung  auf 
alle  darin  belegenen  Grundstöcke  vermutet, 
sofern  nicht  das  Gegenteil  erhärtet  werden 
konnte.  Eine  Befreiung  genossen  nur  die  Bene- 
fizialgüter    der    Seelsorgegeistlichen,    was    durch 
den  bekannten  Rechtssatz  ausgedrückt  wurde: 
<  'lei  im     clericum   non  deeimat. 

Die  hohe  Bedeutung  der  Zehnten  für  dio 
Kirche  Leuchtel  am  besten  ein,  wenn  man  ihre 

Vielseitigkeit    in  einer  kurzen  Zusammenstellung 

sich  vergegenwärtigt.  Nach  dem  Besitzer  unter- 
schied man  zunächst  ein  geistliches  (jus  deci« 

mandi    clericale    rive    ecclesiasticum)    und    ein 
weltliches  Zehntrecht  (jus  deeimandi   laicale  sivo 

saeculare).  Was  den  Zehnl  selbsl  anbetrifft,  so 
wurde  er  entweder   vom   persönlichen    Erwerb 
(decimae  personah-)  oder   von  den    I  | 

fruchttragender  Sacht  i  Der  Pei  onal- 
zehnl  kam  immer  mehr  in  Wegfall,  so  daß  ge- 

wöhnlich, wenn  vom  Zehnten  die  Rede  ist,  an 
den  dinglichen  Zehnl  gedacht  werden  muß,  der 

.diät  auf  einem  abgabepflichtigen  Grund- 
lastete.   Her  dingliche  Zehnt  war  entwed« 

Feldzfthnt  (decimae  praedialesj  oder  Tiersehnt 
(decimae  animalium).     Beim  Feldsehnt  begrün- 

det« e  .  in.  n  Unterschied,  ob  er  von  alten  Linde- 
öder  von  hisch  in   Kultur  genommenem 

Land    herrührte.      |  ier    Noval/ehnte    wurde    gern 
von  den    Bischöfen   und    Landeshorren  in   an« 

Der  Tierzehnl  wurde  ent- 
di  n  i  ü  ren   i  Ib  I  dann  hieß 

er    Blutzehnl    (decitu  ■  od<  r    von 
ihren  Produkten.    Ei  gab  außerdem  Bols-  und 

.  hnten.     Bei  den  Feldzebnten  unterschied 
der  Frfli  hte  den . 

HalmfrQchti  I  und  Wein  rat  hm  t«, 
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und  den  kleinen  Zehnten  (decimae  minores),  der 
die  übrigen  Fruchtarten  umfaßte.  Der  Zehnte 
von  den  Halmfrüchten  wurde  entweder  als 

Garbenzehnt  (decimae  mergitum)  oder  als  Sack- 
zehnt (decimae  saccariae)  entrichtet.  Der  Zehnt 

wurde  meist  in  eigentlicher  Gestalt  als  Natural- 
zehnt  geleistet  (decimae  propriae  sive  naturales); 
es  kam  aber  auch  vor,  daß  dafür  eine  Geldab- 

lösung gezahlt  wurde.  Dann  hieß  er  uneigent- 
licher Zehnt  (decimae  impropriae).  Für  alle 

Zehntstreitigkeiten  erklärte  die  Kirche  die 
geistlichen  Gerichte  für  zuständig,  eine  Forde- 

rung, mit  der  sie  jedoch  dem  Staat  gegenüber 
nicht  immer  durchdrang.  Da  die  Zehnten  im 
Mittelalter  und  noch  später  fraglos  die  wich- 

tigste der  an  die  Kirche  zu  entrichtenden  Ab- 
gaben darstellten,  so  waren  sie  fortgesetzt  ein 

Gegenstand  der  kirchlichen  Aufmerksamkeit  und 
Gesetzgebung  (vgl.  Dekret  Can.  XVI.  qu.  VII, 
sowie  im  Titel:  De  deeimis,  primitiis  et  oblationi- 
bus,  in  den  Dekretalen  Gregors  IX.  lib.  III, 
tit.  30  im  über  sextus  lib.  III.  lit.  XIII,  in  den 
Clementin.  lib.  III.  tit.  8,  in  den  Extravag. 
communes  lib.  III.  tit.  VII). 

Gegen  alle  Beanstandungen  des  kirch- 
lichen Zehnten  wendete  sich  das  Tridentinische 

Konzil  mit  seiner  in  Sessio  XXV,  Cap.  12 
abgegebenen  Erklärung.  Und  um  dies 
gleich  zu  erwähnen,  auch  der  neue  Codex 
juris  canonici  (Rom  1917)  sucht  den  Be- 

stand des  Zehnten  möglichst  zu  erhalten, 
denn  er  sagt  in  canon  1502:  Ad  deeimarum 
et  primitiarum  solutionem  quod  attinet, 
peculiaria  statuta  ac  laudabiles  consuetu- 
dines  in  unaquaque  regione  serventur. 

Die  Reformation  hat  am  Zehnten  nicht 
gerüttelt.  Im  Gegenteil,  Luther  bezeichnet 

ihn  als  ein  „recht  fein  Gebot"  und  empfiehlt 
ihn,  weil  er  sich  in  gerechter  Weise  an  die 
Größe  des  Besitzes  und  an  den  jedesmaligen 
Ernteertrag  anschmiege  (vgl.  Werke  von 
Walch,  Bd.  X,  1106;  XVII,  46,  85).  Auch 
die  Bauern  erkannten  im  Bauernkrieg  in 
ihren  12  Artikeln  die  Berechtigung  des 
Kornzehnten  an.  Und  so  hat  denn  auch  in 
der  evang.  Kirche  in  den  Jahrhunderten 
nach  der  Reformation  der  Zehnte  seine 
wichtige  Rolle  behalten.  Das  beweisen  u.  a. 
die  in  den  einzelnen  Landeskirchen  erlassenen 
Zehntordnungen  und  Bücher,  die  betitelt 

waren:  „Der  kluge  Zehntbeamte".  Seine 
Bedeutung  erhellt  auch  daraus,  daß  sich  das 
preußische  ALR.  ausführlich  mit  ihm  be- 

schäftigte (II,  11,  §§  857-938).  Wir  be- 
gegnen hier  wieder  den  oben  entwickelten 

Unterscheidungen  des  kanonischen  Rechts. 
Das  ALR.  kennt  nur  den  Flurzehnten.  Den 
Personalzehnten  lehnt  es  ab  (§  921)  und 
gestattet  auch  die  Ablösung  in  Geld  (§  935). 
Eine  solche  lag  im  Zuge  der  Zeit.  In  der 
Neuzeit  wurde  der  Zehnte  immer  unbeliebter. 
Antikirchliche  Gesinnungen  erstrebten  seine 
Abschaffung  ebensosehr  wie  volkswirtschaft- 

liche Erwägungen.  Die  Abschaffung  wurde 
zuerst  in  Frankreich  durch  die  Revolution 

verwirklicht,  und  erfolgte  die  Aufhebung 
ohne  jegliche  Entschädigung.  Die  National- 

versammlung v.  4./VIII.  bis  2./IX.  1789 
verfügte  in  Art.  5  „Les  dimes  de  toute  na- 

ture  .  .  .  sont  abolies".  Diese  Bestimmung wurde  auf  die  Länder  des  linken  Rheinufers 
ausgedehnt  durch  G.  v.  17  Brum.  IV.  In 
anderen  Ländern  folgte  man  mit  der  Auf- 

hebung der  Zehnten  nach,  jedoch  mit  Rück- 
sicht auf  das  Wohl  der  betroffenen  Anstalten 

unter  Zubilligung  einer  Entschädigung,  so 
in  Bayern,  Nassau,  Württemberg, 
Hessen,  Baden,  Hannover,  Sachsen, 
Preußen,  Oesterreich,  Belgien  und 
Holland.  Wo  der  Zehnte  in  Deutschland 
noch  bestand,  da  bereiteten  ihm  die  Sturm- 

jahre von  1848  und  1849  ein  Ende,  t  In 
Preußen  regelten  die  Ablösung  der  Zehnten 
die  G.  v.  2./III.  1850,  15./IV.  1857,  27./IV. 
1872  und  15./III.  1879. 

In  England  bezogen  die  Pfründeninhaber  den 
großen  Zehnten  und  ihre  Vikare  die  Small  Tithes, 
d.  h.  den  kleinen  Zehnten,  vom  Korn  und  zu- 

weilen vom  Heu.  Im  Jahre  1836  (6  et  7  Will. 
IV.  eh.  71)  wurde  der  Zehnte  in  eine  jährliche 
Summe  umgewandelt,  die  nach  dem  Preise  des 
Kornes  schwankt.  Vor  dem  Weltkriege  hatte  sich, 
da  die  Getreidepreise  stark  gesunken  waren,  das 
Einkommen  mancher  Pfründe  bis  um  die  Hälfte 
verschlechtert.  Im  Jahre  1847  wurde  die  Ab- 

lösung der  Zehntgeldrenten  in  Land  oder  Kapital 
ermöglicht  (9  et  10  Vict.  eh.  73).  Nach  dem 
Tithe  Act  von  1891  hat  der  Grundeigentümer  den 
Zehnten  zu  zahlen.  Verträge,  durch  welche  der 
Pächter  dazu  verpflichtet  werden  soll,  sind 
nichtig.  —  In  Irland  mußte  die  meist  kath. 
bäuerliche  Bevölkerung  den  Zehnten  gleichwohl 
an  die  anglikanische  Geistlichkeit  entrichten. 
Er  wurde  hier  1838  in  eine  feste  Bodenrente  um- 

gewandelt, die  der  Grundeigentümer  zu  zahlen 
hat  (1  et  2  Vict.  eh.  109).  Ihre  Ablösung  ward 
1869  (32  et  33  Vict.  eh.  42)  angeordnet.  -  In 
Dänemark  ist  der  Zehnte  seit  Anfang  des 
19.  Jahrh.  zu  einer  festen  Kornabgabe  geworden, 
die  vom  Zehntpflichtigen  entweder  in  natura 
oder  in  bar  nach  einer  bestimmten  Taxe  ent- 

richtet wird.  Die  adeligen  Güter  sind  jedoch 
zehntfrei,  worin  uns  ein  Nachklang  der  mittel- 

alterlichen Erscheinung  begegnet,  daß  sich  die 
größeren  Grundbesitzer  nicht  unter  die  Zehnt- 

pflicht beugten.  In  Italien  wurden  die  meisten 
Zehnten  durch  G.  v.  14./VII.  1887  aufgehoben, 
die  anderen  wurden  in  eine  feste  Geldrente  ver- 

wandelt, deren  Ablösung  durch  Kapital  jedoch 
den  Pflichtigen  erlaubt  ist.  Zu  Recht  besteht 
der  Zehnte  heute  noch  in  Schweden  und  Nor- 
wegen. 

2.  Andere  verwandte  Abgaben.  Als 

solche  darf  beispielsweise  aus  der  Vergangen- 
heit der  Wachszins  erwähnt  werden,  eine 

regelmäßige  jährliche  Abgabe  an  Wachs, 
die  von  den  Zinspflichtigen  an  Kirchen  und 
Klöster  zu  leisten  war.  Zu  einer  ziemlich 

feststehenden  Abgabe  wurden  im  Mittel- alter die  Totenteile  oder  Seelgeräte, 
d.  h.   ein  bestimmter  Teil  des  Nachlasses, 
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der  von  den  Erben  an  die  Kirche  in  Natur 
auszuhändigen  oder  von  ihnen  auszulösen 
war.  In  hauerlichen  Verhältnissen  mußte 

vielfach  das  Besthaupt  abgeliefert  werden. 
Von  dem  Totenteil  (mortuariunt)  bekam  der 
Bischof  ein  Viertel.  —  Neben  dem  Zehnten 

gab  es  vielerorten  diese  oder  jene  Abgabe 
an  den  Pfarrer  oder  Küster,  deren  Auf- 

■JLtilnwg  eine  bunte  Mannigfaltigkeit  er- 
geben würde.  Diese  Abgaben  waren  an- 

scheinend ursprünglich  eine  Erkenntlich- 
keit für  einzelne  Amlsleistumren,  die  später 

einen  dinglichen  Charakter  bekamen.  Dahin 
gehören  du  Bog.  Pröven  (Präbenden),  d.  h. 
kleine  Geschenke  in  Eßwaren  oder  Geld, 

Breier,  Meßhafer,  Wettergarben,  Läute- 
brote, Vitaltage,  Calenden  u.  dgL  Hier  und 

da  wurden  aueh  bestimmte  EOeidungB- 
Btflcke  geliefert  (z.  B.  Stiefel,  weiße  Hals- 

binden). Das  ALK.  nimmt  auf  diese  Dinge 
a.  a.  0.  §  937  Bezug.  Auch  diese  Abgaben 
sind  heute  meistens  abgeschafft  oder  ab- 

:,  teilweise  haben  sie  sich  jedoch  bis 
in  unsere  Gegenwart  erhalten. 

3.    Stolgebühren.       Hierunter    versteht 
man   die    Gebühren,   die   einem   Geistlichen 
für   die    Verrichtung   amtlicher    Handlungen 
gegeben  werden  und  zwar  von  demjenigen, 
der  die  betreffende  kirchliche  Handlung  in 

ruch  nimmt.     Die  Gebühr  steht  recht- 
lich dem  Geistlichen  zu,  in  dessen  Amtskreis 

die   Handlung  fällt.      Der  Name  rührt  von 

d«-m  amtliehen   Kleidungsstück  (stola)  her, 
ler  Geistliche  bei  Vollzug  der  begehrten 

.•'■n  Handlungen  anlegte.  Die  Kirche  vet- 
war   die    Vornahme   einer  kirchlichen 

ilum/    um    irdischen    Gewinnes    wegen 

und  straf'  rhandlungen  als  Simonie, 
doch  den  Geistlichen,  dafi    ie 

Vornahme   von   Taufen,   Aufgeboten, 
n   und    Beerdigungen   (nicht    aber 

■    heiligen   Abendmahls, 

d«-r    Beicht«    und    der    letzten    Oelung)    Gl 
men.    Aus  solchen  freiwilligen 

im    Kittelalter    nach    und 
ren   Bezahlung 

die  Kirche  den  1  Pflicht  machte. 
Nur  ie  von  Armen  oder 

im  •.  zuziehen    (vgl.     auch    ALK. 
IL  11,   $  424).     D  ihren  bildeten 
früher  und  bilden  vielfach  aucl    DOCh  R 

wirtig    einen    wichtigen    Teil    der    Pfarr- 
rcbe  aller: 

ab      in         1        tth.      Kirche. 

illig- .  ich  Akzidentien, 

/  .  ammenh&ngei  mit  1  mm- 
Vorfall  '  In  ihrer 

auf.    Schon  in  der  I 

.     An  ha!' ii    in 

Uebung.  Vielfach  nahm  der  Staat  ihre 

Regelung  in  die  Hand  (vgl.  ALR.  II,  11, 
§  423 ff.).  Der  berühmte  Theologe  Spcner 
äußerte  den  Wunsch  nach  ihrer  Beseitigung 
oder  Ablösung.  Er  wurde  in  der  Neuzeit 
allgemeiner  und  lebhafter.  Man  machte 
gegen  sie  soziale  Gründe  geltend.  Die 
stärkste  Erschütterung  brachte  ihnen  die 

Einführung  der  obligatorischen  Zivilehe  und 
die  Aufhebung  des  Taufzwanges  (G.  v. 
ü./II.  1870).  Infolgedessen  bekamen  Taufe 
und  Trauung  einen  rein  kirchlichen  Charakter. 
Man  befürchtete  infolge  dieser  gesetzlichen 
Neuerungen  nicht  nur  einen  Rückgang  der 
Stolgebühren,  sondern  auch,  daß  sie  in 

gewissen  Kreisen  nunmehr  von  einer  In- 
anspruchnahme der  kirchlichen  Handlungen 

abhalten  würden.  Es  kam  hinzu,  daß  viele 

Pfarrer  das  Angewiesensein  auf  solche  Ge- 
bühren als  unwürdig  empfanden.  Die 

Bewegung  führte  dazu,  daß  die  Stolgebühren 
in  der  evang.  Kirche  gänzlich  oder  teilweise 
in  Wegfall  kamen.  Die  Aufhebung  geschah 
teils  ohne  Entschädigung  teils  mit  einer 
solchen  zu  Lasten  der  Staatskassen.  In 

sämtlichen  evang.  Landeskirchen  Preußens 
wurden  die  Stolgebühren  für  Taufen  und 
Trauungen  in  ortsüblich  einfachster 
Fiirm  abgelöst  (KG.  für  die  altpr.  LK. 
v.  28./VI.  92;  StaatsG.  v.  3./IX.  92;  KG. 

v.  6./VII.  98,  l./II.  04.  Die  anderen  preußi- 
schen Landeskirchen  schlössen  sich  in  be- 

sonderen KG.  an).  Sofern  Kirchenbeamte 
durch  die  Aufhebung  einen  Ausfall  in  ihren 
Einnahmen  erleiden,  werden  sie  durch  eine 

von  der  Kirchengemeinde  zu  zahlende  Rente 
entschädigt.  Die  Kirchengemeinden,  bei 

denen  diese  ESntsohädigungspfliohl  eine  Er- 
böhung  der  kirchlichen  Umlagen  nach  sich 
ziehen  würde,  erhalten  aus  einem  landes- 
kirohlichen     Fonds    eine     Beihilfe.        Diesem 

gewährt  der  Staat  zufolge  dem  BtG.  v. 
3.  IX.  1892  einen  jährlichen  Zuschuß  von 

I  :i.")0  000  M.     Vielerorten   werden  für   llaus- 
taufen    und     Haustrauungen     noch     Btol- 
gebühren  erhoben  und  am  meisten  noch  für 
Beerdigungen.      Doch   geht   das    Beetreben 
dahin,  auch  die  Gebühren  für  Begräbnisse 
abzulösen.      Wo   Stolgebühren   noch   üblich 

teht   ihre  Fesl  etzung  in  der  evang. 
Kirche  den  Organen  der   Kirchengemeinde 
unter    Genehmigung    der    kirchlichen    und 

liehen    Behörden   zu   ( KG.    u.    B( >.    w, 

1873  5  31,  G.  v.  8.  VI.   L876  Art.  l'Ii.     In der    i.ath.    Kirche     Ind    dia    Stolgebühren 
noch  meist  im  alten  fJmfange  erhaben.    Die 

aen    1:    ohlfl    •    der    i-.ath. 
Gemeindeorgane  bedürfen  der  bischöflichen 
Genehmig  derjenigen   des    Ober* .ilieher  Aufsicht  bebörde 

\'l.    76).       Auch    die    Helle   '.■    aller Kirchengemeindeordnungen,    die    bayer 
i\.   L912,  empfiehlt  in  Art.  88  die 
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Ablösung  der  Stolgebühren  und  ihren  Ersatz 
durch  eine  an  die  Berechtigten  zu  zahlende 
Entschädigungsrente. 

III.  Kirchliche  Baulastbeiträge. 

Die  Verpflichtung,  die  kirchlichen  Gebäude 
zu  unterhalten  und  nötigenfalls  wieder  herzu- 

stellen, lag  in  der  ältesten  Zeit  dem  Bischof  ob, 
weil  sich  in  seiner  Hand  das  gesamte  Vermögen 
vereinigte.  Wie  er  für  den  Unterhalt  der  ihm  zur 
Seite  stehenden  Kleriker  und  für  alles  zum 
Gottesdienst  Erforderliche  aufkommen  mußte, 
so  trug  er  auch  die  Baulast,  sofern  nicht  auch 
hier  wie  für  andere  kirchliche  Bedürfnisse  die 
Gläubigen  mit  Geschenken  und  Beihilfen  ein- 

traten. Seit  dem  5.  Jahrh.  wurde  es  Sitte,  den 
vierten  oder  auch  den  dritten  Teil  des  Kirchen- 

vermögens auszusondern  und  ausdrücklich  für 
Zwecke  der  Bauunterhaltung  zu  bestimmen.  Er 
erhielt  den  Namen  Kirchenfabrik,  und  auf 
ihr  lag  nunmehr  die  kirchliche  Baupflicht.  Wenn 
ihre  Mittel  nicht  ausreichten,  erkannte  man  es 
für  Recht,  die  Laien  heranzuziehen,  die  Eigen- 

tum an  der  Kirche  besassen  oder  aus  Kirchengut 
Einkünfte  hatten.  Nach  ihnen  waren  die  Pfrün- 

deninhaber beitragspflichtig,  sofern  ihre  Bezüge 
über  die  sog.  Congrua,  d.  h.  über  den  notwendigen 
Lebensunterhalt  hinausgingen.  Nur  im  äußersten 
Notfall  hielt  man  sich  auch  an  die  Parochianen, 
an  die  Pfarreingesessenen.  Diese  geschichtlich 
gewordene  Reihenfolge  der  Baupflichtigen  wurde 
zumeist  von  der  späteren  kirchlichen  und  staat- 

lichen Gesetzgebung  beibehalten:  Kirchen- 
fabrik, weltliche  Nutznießer  aus  dem  be- 

treffenden Kirchenvermögen,  Benefiziaten, 
Parochianen. 

In  der  kath.  Kirche  sind  im  großen 
und  ganzen  noch  heute  die  Festsetzungen 
des  Tridentinischen  Konzils  maßgebend. 
Danach  ruht  die  Baupflicht  in  erster  Linie 
auf  der  Kirchenfabrik.  Es  sollen  aber  allein 
ihre  Renten  angegriffen  werden,  das  Kapital 
nur  ausnahmsweise.  Reicht  das  Kirchen- 

vermögen nicht  aus,  so  tritt  die  Baupflicht 
an  alle  Nutznießer  aus  dem  betreffenden 
Kirchenvermögen  heran.  Zu  ihnen  gehört 
der  Patron,  sofern  er  Nutznießer  ist,  und 
alle,  die  etwa  Nutznießer  eines  kirchlichen 
Zehnten  sind  oder  ihr  Zehntrecht  von  der 

baufälligen  Kirche  herleiten.  Beim  Un- 
vermögen aller  Vorgenannten  müssen  die 

Pfarreingesessenen  einspringen.  Außerdem 
müssen  sie  nach  einer  allgemeinen  Ge- 

pflogenheit stets  die  erforderlichen  Hand- 
und  Spanndienste  leisten.  Die  Bestimmungen 
über  Erbauung,  Erweiterung  und  Erneuerung 
der  Kirchen  wurden  in  gleicher  Weise  an- 1 
gewendet  bei  Pfarr-  und  Küsterhäusern,  bei 
Kirchtürmen,  Kirchhöfen,  Glocken,  Orgeln, 
Altären,  Kanzeln,  Beichtstühlen,  Paramenten 
und  heiligen  Gefäßen.  Kann  ein  Gotteshaus 
mit  allen  gesetzlichen  Mitteln  nicht  erneuert 
werden,  so  soll  es  niedergerissen  werden, 
während  seine  geistlichen  Stellen  an  eine 
andere  Kirche  in  der  Nähe  übergehen. 

Die  Baulastbestimmungen  in  den  evang. 
Kirchen  ruhen  auf  den  Grundlagen  des 
kath.  Rechts  und  haben  daher  mit  ihm  die 
engste  Verwandtschaft.  Nach  dem  preußi- 

schen ALR.  (II,  11,  §  712  ff.)  haftet  für 
Bau  und  Unterhaltung  der  kirchlichen  Ge- 

bäude in  erster  Linie  das  Kirchenvermögen; 
jedoch  soll  nicht  mehr  entnommen  werden, 
als  ohne  Nachteil  für  die  aus  der  Kirchen- 

kasse zu  bestreitenden  jährlichen  Ausgaben 
geschehen  kann.  Reicht  das  Kirchenvermögen 
nicht  aus,  so  wird  die  Beitragspflicht  zwischen 
Gemeinde  und  Patron  derart  verteilt,  daß 
bei  Landkirchen  der  Patron  zwei  Drittel, 
die  Parochianen  ein  Drittel  der  Kosten  tragen, 
bei  Stadtkirchen  umgekehrt.  Auf  dem  Lande 
haben  die  Eingepfarrten  Hand-  und  Spann- 

dienste zu  leisten.  Baumaterialien,  die  sie 
auf  ihren  Grundstücken  haben,  müssen 
Patron  Und  Parochianen  beisteuern;  sie  wer- 

den ihnen  aber  auf  ihren  sonstigen  Beitrag 
angerechnet.  Von  diesen  Bestimmungen  gibt 
es  in  den  einzelnen  Landesteilen  mannigfache 
Abweichungen.  Ueber  die  Notwendigkeit 
einer  baulichen  Arbeit  hat  nach  der  KG. 
und  SO.  die  Gemeindevertretung  zu  be- 

finden. In  einigen  Staaten,  z.  B.  in  Baden, 
Bayern  und  Württemberg,  hatte  man 
aus  den  abgelösten  Zehnten  besondere  Bau- 

fonds geschaffen,  die  nach  dem  Kirchen- 
vermögen, also  an  zweiter  Stelle,  Beiträge 

zu  Baukosten  abzugeben  haben.  An  dritter 
Stelle  treten  erst  Gemeindeumlagen  in 
Kraft.  Wieder  in  anderen  Staaten,  wie  in 
Hessen  und  Sachsen-Weimar  hat  der  Staat 
gewissen  Gemeinden  gegenüber  eine  Bei- 

tragspflicht. —  In  Oesterreich  hat,  sofern 
nicht  neuere  Landesgesetze  anderes  be- 

stimmen, der  Patron  hinter  dem  Kirchen- 
vermögen alle  baren  Auslagen  zu  bestreiten, 

während  die  Gemeindeglieder  die  Hand-  und 
Spanndienste  zu  leisten  haben  (Nieder-  und 
Oberösterreich,  Böhmen,  Triest).  In  den 
meisten  Kronländern  sind  aber  im  Jahre  1863 
und  in  den  folgenden  Jahren  Landesgesetze 
erlassen  worden,  wonach  der  Patron  ein 
Drittel  (in  Krain  ein  Fünftel,  in  Galizien 
ein  Sechstel)  der  Kosten  zu  tragen  hat.  — 
In  den  Ländern  des  französischen  Rechts 
(Dekret  v.  30./XII.  1809  und  G.  v.  14./II 
1810)  sind  die  bürgerlichen  Gemeinden  zur 
Tragung  der  kirchlichen  Baulast  verpflichtet, 
sofern  der  Ertrag  des  Kirehenvermögena 
unzureichend  ist.  In  Frankreich  ist  diese 
Bestimmung  durch  das  G.  v.  9../XII.  1905 
über  die  Trennung  der  Kirchen  vom  Staat 
aufgehoben.  Soweit  hiernach  die  Kirchen- 

gebäude in  Eigentum  des  Staates  oder  der 
Gemeinden  stehen,  sind  sie  von  ihnen  zu 

unterhalten.  In  der  preußischen  Rhein- 
provinz ist  durch  G.  v.  14./III.  1880  diese 

Verpflichtung  auf  die  Kirchengemeinden 
übertrafen  worden.     Auch  in  Italien  liegt 
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den  bürgerlichen  Gemeinden  bis  zum  Erlaß 
eines  Gesetzes  Qber  die  Bestreitung  der 
Kultuskosten  die  Unterhaltung  der  Kirchen- 

gebäude in  ESrmanghing  anderer   Mittel  ob 
(Gem.  u.  Prov.  G.  v.  30./XII.  1888  Art.  271). 

IV.   Kirchensteuern. 

1.  In  der  evangelischen  Kirche.  Sie 
sind  heute  ohne  Zweifel  die  wichtigsten  der 
kirchlichen  Abgaben  und  haben  in  dieser 
Bedeutung  den  Zehnten  früherer  Jahr- 

hunderte abgelöst  Er  bildet  jedoch  nicht 
ihr  Vorbild,  Bondern  eine  Anknüpfung  boten 
die  Banlastbeiträge  der  Pfarreingesessenen, 
die  sich  ursprünglich  als  eine  persönliche 
subsidiäre  Verpflichtung  darstellen.  Und 
das  ist  auch  das  Wesen  der  Kirchensteuern. 
Wir  verstellen  darunter  „die  in  Geld  be- 

stehenden, nichtständigen  Zwangsbeiträge, 
welche  die  Angehörigen  der  kirchlichen  Ver- 

bände kraft  der  Verbandsangehörigkeit  für 
kirchliche  Zwecke  anentgeltlich  zu  ent- 

richten haben"  (Giese).  Ihre  Ausgestaltung erhielten  die  Kirchensteuern  nach  dem 
Mu>ter  der  staatliehen  Steuern.  Vor- 

bedingung der  Kirchensteuerpflicht  ist  die 
kirchliche  Mitgliedschaft.  Grundsätzlich 
Steuerpflichtig  sind  nur  die  persönlichen 
Mitglieder.  -Mit  den  Staatssteuern  haben  die 
Kirchensteuern  gemein,  daß  sie  keine  be- 
stimmte  Gegenleistung  des  Steuerempfängers 
voraussetzen  wie  die  Gebühren,  weshalb 

rechtlich  haltlos  ist,  unter  Berufung 
auf  Kirchen^teuerzahlung  die  Entrichtung 

noch  bestehender  Stolgebühren  abzu- 
Die  Kirchensteuern  sind  eine  neu- 
zeitliche Einrichtung.  Sie  wurden  im 

lv.  .lahrh.  eine  unabweisbare  Notwendigkeit 
Außer  anderen  Gründen  drängten  «ror  allem 

die  I  •'       mg  dir  Bevölkerung, der  kirchlichen  Bedürfnisse 
und  die  Vermü  Kirchenvermögens 
dah'  ■    auf  dem 
kirchlichen  Gebiet  nachzuahmen  (vgL  hier- 

Ausführungen   bei 
■  .  I  ••  il    tu     Kircbensteuerrechl  1910, 

hatte  lieh  die  Lage 
Kirche    insonderheit    durch    die    durch 

\.  1810  auf  Grund  von  §  :54 

er- 

der   Kircbengüter    zu- echtert.       Das 
rche  Preußens 

auf  I  ■  einen  Verlust  von 
und 

i  Mil- ■ 

den  ■ wurde,    i-t    Dicht    nur    wegen    ihrer    1 

sehr,  weil  ahnlirh  wie  in  d«r   Refoimati 
seit   dai  rt    wurde, 

:uß  Juden  und   .        I  -.ulative  1. 

den  größten  Vorteil  davon  hatten"  (vgl. Sc haef er,  Zur  Finanzreform  in  der  evang. 
Kirche,  Gütersloh  1916,  S.  8).  Der  Staat 
versprach  zwar  ,,für  hinreichende  Belohnung 
der  obersten  geistlichen  Behörden  und  mit 
dem  Rate  derselben  für  reichliche  Dotierung 
der  Pfarreien,  Schulen  und  milden  Stif- 

tungen zu  sorgen",  hat  aber  diese  Ver- pflichtung erst  der  kath.  Kirche  gegenüber 
eingelöst,  der  evang.  Kirche  gegenüber  noch 
nicht  in  der  nämlichen  Weise.  Wenn  daher 
der  preußische  Staat  der  evang.  Kirche  bis 
zum  Weltkriege  jährlich  eine  Beihilfe  von  rund 
2()  Mill.  M.  gewährte  und  jetzt  unter  Berück- 

sichtigung der  veränderten  Geldverhältnisse 
für  die  alt  preußische  Landeskirche  jährlich 
64  700  000  M.  und  für  die  neupreußische 
241/2  Mill.  M.  beisteuern  will,  so  handelt  es 
sieh  hierbei  nicht  um  ein  Gnadengeschenk, 
sondern  um  eine  auf  einen  geschichtlichen 
Vorgang  gegründete  Rechtsverpflichtung. 
Es  wird  jedoch  durch  diese  staatlichen  Lei- 

stungen die  kirchliche  Steuerpflicht  in  spür- 
barer Weise  gemildert.  Im  einzelnen  hat  sich 

das  Kirchensteuerrecht  in  den  verschiedenen 
Lande?  kirchen  mit  Abweichungen  ausgebildet. 
Den  Anfang  mit  einem  solchen  machte  Lippe 

(1827),  Oldenburg  (1831),  Saehsen-Alten- 
burg  (1837)  und  das  Königreich  Sachsen 
(1838).  Es  folgten  die  mittel-,  die  süd- deutschen Staaten  und  Preußen.  Bis  vor 

kurzem  gab  es  einige  Staaten  (z.  B.  Braun- 
schweig, Sachsen-Goburg-Gotha  und  Keuß 

j.  L.),  die  noch  kein  kirchliches  Besteue- 
rungsrecht besaßen.  Die  durch  die  Revo- 

lution herbeigeführte  Verselbständigung  der 
Kirche  macht  auch  hier  nunmehr  ein  solches 
erforderlich. 

Auf    dem    Gebiete    des    preußischen 
Staate-  finden  sich  die  ersten  Ansätze  eines 

kirchlichen  l'mlagerechtes  bei  einigen  kleinen 
westlichen  Kirchenwesen  (vgl.  klov.  u. 
mark,  ref.  K( ».  v.  20.  V.  L662;  klev.  u.  mark. 
ev.-luth.  KO.  v.  6.  VIEL  L687),  Das  erste 
wirkliche  Kirchensteuerrecht  Behuf  die  rhei- 

nisch-westfälische KO.  v.  6.  [IL  L836,  deren 
Vor  obriften  für  die  späteren  Kirchengesetie 
der  altpreuß.  Landeskirche  vorbildlich  wur- 

den. Für  diese  fand  das  Kirchensteuerrecht 

\or  allem  einen  gesetzlichen  Au  druck  in 
der  KG.  n   SO,  v.  L0.  IX.  ist::,  in  der  Gen.« 
Syn.-n.  v.  20.  I.  76  und  in  den  GG.  v.  26./V. 
74    und   8.  vi.    76,    sowie    in   der   V.   v. 
'.'.  1  \.  L876.    Da  in  die  en  ge  etzliohen  Be- 

mungen  nichts  über  den  Maßstab  •■ war,    nach    d<  in    -ich    die    Kirchen  teuer    KU 
richten  habe.  10  herrschte  in  dieser  Beziehung 
die  größte  Verschiedenheit  Man  legte  die 

Einkommensteuer  oder  die  <  Irund-,  '  '•<  bäude- uml  Gewerbe  teuer  oder  Hufenfuß  und 

le.     l'm  die  er  Ifannigfalüg« 
EU    bereiten,    wurde   da-    Ku. 

tG.  v.   1«. All. 
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1905)  erlassen,  das  als  Maßstab  der  Umlegung 
die  Staatseinkonimensteuer  festsetzte,  er- 

forderlichenfalls einschließlich  der  staatlich 
veranlagten  fingierten  Normalsteuersätze. 
Eine  Heranziehung  der  Realsteuer  ist  nur 
für  die  in  der  Gemeinde  belegenen  Betriebe 
gestattet.  In  diesem  Falle  ist  die  staatlich 
veranlagte  Grund-,  Gebäude-  und  Gewerbe- 

steuer als  Maßstab  einzusetzen.  Kirchen- 
steuerpflichtig sind  die  Mitglieder  der  Kir- 

chengemeinde oder  eines  bestimmten  kirch- 
lichen Verbandes.  Vorbedingung  ist  stets 

die  Mitgliedschaft.  Konfessionslose  und 
Konfessionsfremde  unterliegen  der  Steuer- 

pflicht nicht.  Eine  Ausnahme  bildet  allein 
die  in  fast  alle  deutschen  Kirchengesetze 
übergegangene  Bestimmung,  daß  aus  der 
Kirche  ausgetretene  oder  zu  einer  anderen 
Konfession  übergetretene  Personen  noch  eine 
bestimmte  Zeit  zu  den  kirchlichen  Umlagen 
herangezogen  werden  dürfen  (vgl.  z.  B. 
preuß.  G.  v.  14./V.  73  §  3).  Auf  Mischehen 
(Halbierung  der  Beiträge)  und  doppelten 
Wohnsitz  hat  die  Kirchensteuergesetzgebung 
gebührend  Rücksicht  genommen.  Befreit 
von  der  Kirchensteuer  sind  Geistliche  und 
Kirchenbeamte  in  bezug  auf  ihr  Amts- 

einkommen. Die  Ausübung  des  Besteuerungs- 
rechts steht  grundsätzlich  der  Einzelgemeinde 

zu,  in  der  die  vereinigten  Gemeindeorganeden 
Steuerbedarf  festzustellen  und  über  die  Höhe 
der  Umlage  zu  befinden  haben.  Es  ist  jedoch  ge- 

setzlich zulässig,  daß  mehrere  Gemeinden  sich 
zu  einem  Gesamtverbande  vereinigen  (Beispie- 

le: Berliner  Stadtsynode  —  KG.  v.  17./V.  95 
und  die  vereinigten  Stadtsynoden  von  Frank- 

furt a.  M.  -  KG.  u.  SO.  v.  27./IX.  1899, 
§§  51,  61,  67,  83,  85),  der  alsdann  an  Stelle 
der  Kirchengemeinden  für  diese  nach  Maß- 

gabe der  Gesetze  die  Kirchensteuern  zu 
erheben  hat  (GG.  v.  25./VI.  1898,  7./VI.  1900, 
22./VI.  1902).  Auch  die  synodalen  Ver- 

bände dürfen  Steuerbeschlüsse  fassen.  Es 
ist  jedoch  zu  beachten,  daß  die  Steuer- 

bedürfnisse der  höheren  kirchlichen  Verbände 
nicht  in  besonderer  Steuer  erhoben  werden, 
sondern  es  werden  die  bezirks-,  provinzial- 
und  landeskirchlichen  Bedarfssummen  bei 
Aufstellung  der  Gemeindekirchensteuern  mit 
in  Ansatz  gebracht.  Die  Gesamtsumme  der 
Umlagen  für  provinzielle  und  landeskirch- 

liche Zwecke  sollte  ursprünglich  6%  der 
von  den  Angehörigen  der  evang.  Landes- 

kirche aufzubringenden  Einkommensteuer 
nicht  übersteigen.  Durch  KG.  v.  2./IX.  1880 
waren  hiervon  der  Landeskirche  5%  und 
den  Provinzialsynoden  1%  zugebilligt  worden. 
Für  die  Neuregelung  der  Gehalts-  und  Pen- 

sionsverhältnisse (1909)  wurden  jedoch  wei- 
tere Prozente  erforderlich,  so  daß  gegen- 

wärtig im  ganzen  7%%  an  Umlagen  für 
die  höheren  Steuerverbände  der  Kirche  auf- 

zubringen sind. 

Sie  verteilen  sich  folgendermaßen: 
1.  6y2%  zum  Hilfsfonds  für  landeskirchliche 

Zwecke,  und  zwar 
2     %  zur  Alterszulagekasse, 
2%%  zur  Ruhegehaltskasse, 
%%  zum  Pfarr-,  Witwen-  und  Waisen- 

fonds, 

iy2%  zur  Neugründung  von  Pfarrstellen, 
2.  y4  %  zum  Hilfsfonds  für  Großstädte  und 

Industriegemeinden  (RG.  v.  24./ VIII.  04), 

3-  J/i%  zur  Versorgung  der  evang.  Deut- schen im  Ausland  (Erl.  v.  22./IV.07), 
4.  y>%  zum  landeskirchlichen  Hilfsgeist- 

lichenfonds  (RG.  v.  18./IV.  1895). 

Es  sind  neuerdings  gegen  diese  Erhebung 
fester  Prozentsätze  für  bestimmte  landes- 

kirchliche Zwecke  starke  Bedenken  geltend 
gemacht  worden,  z.  B.  daß  die  Bedürfnisse 
wechseln  und  bei  Rückgang  eines  Bedürf- 

nisses u.  U.  in  der  hierfür  angelegten  Kasse 
riesige  Ueberschüsse  entstehen,  die  billiger- 

weise anderen  Zwecken  dienstbar  zu  machen 
sind.  Es  wird  vorgeschlagen,  die  gesamten 
Gelder  der  Landeskirche  in  einer  einzigen 
Landeskirchenkasse  zusammenzufassen  und 
die  Ansätze  für  einzelne  Zwecke  nicht  nach 
festen  Prozentsätzen,  sondern  nach  Bedarf 
vorzunehmen  (vgl.  Schaefer  a.  a.  0. 
S.  28,  29).  Es  spielt  in  diese  Vorschläge  der 
Grundsatz  hinein,  daß  Kirchensteuern  nicht 
zum  Zwecke  der  Vermögensansammlung  er- 

hoben werden  dürfen.  Etwa  überschießende 
Kirchensteuerbeträge  des  einen  Rechnungs- 

jahres sollen  dem  folgenden  Jahre  zugute 
kommen,  um  das  Umlagebedürfnis  zu  ver- 

mindern. Es  ist  auch  gesetzlich  festgelegt 
(KG.  v.  26./V.  1905,  §  1),  daß  Kirchensteuern 
nur  zur  Ergänzung  ausgeschrieben  werden 
dürfen,  „soweit  die  sonstigen  verfügbaren 
Einnahmen  zur  Befriedigung  der  Bedürfnisse 
nicht  ausreichen".  Alle  Kirchensteuer- 

beschlüsse bedürfen  der  Genehmigung  durch 
die  kirchlichen  und  staatlichen  Aufsichtsbehör- 

den (preuß.  KirchensteuerG.  §  1  Abs.  2).  Der 
Erhebung  muß  die  Aufstellung  einer  Hebe- 

liste vorangehen.  Bei  Nichtzahlung  hatte 
der  Staat  die  zwangsweise  Beitreibung  zu- 

gesichert. Gegen  die  Heranziehung  zur 
Kirchensteuer  steht  dem  Zensiten  Einspruch 
und  Beschwerde  offen.  In  letzter  Instanz 
entscheidet  über  solche  Beschwerden  das 
Oberverwaltungsgericht  (KG.  v.  26./V.  1905, 
StG.  v.  14./VII.  1905).  Die  neupreußischen 
Landeskirchen  sind  durch  die  entsprechenden 
Kirchen- und  Staatsgesetze  den  altpreußischen 
Gesetzen  angeglichen  worden. 

Auch  in  den  meisten  deutschen  Gliedstaaten 
hat  das  Kirchensteuerwesen  in  der  Neuzeit  wie- 

derholt Beachtung,  Bearbeitung  und  gesetzliche 
Regelung  gefunden.  Fast  in  allen  können  in 
Zuschlägen  zu  den  direkten  Gemeindesteuern 
von  den  örtlichen  Kirchengemeinden  Steuern 
erhoben  werden.  Vgl.  über  die  Einzelheiten 
Giese  a.  a.  0.   Hier  fehlt  nur,  weil  sie  erst  später 
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erfolgte,  die  letzte  Regelung  des  Kirchenstener- 
wesens  in  Bayern,  die  nach  jahrelanger  (seit  li)07) 
sorgsamer  Vorbereitung  durch  die  Bayerische 

I£irchengemeindeordnnng  v.  24./IX.  L912  zu- 
standekam  (vgL  .los.  Frank,  die  bayerische  KGI >., 

l;  'l'.-iie.  Regensbure  1912,  -  Dyroff,  Bayerische 
K60.,   München    1913.    —    Ralss    und    Schwarz, 
Die  bayerische  ESO.,  Ansbach  1916).     in  der 
Kammer  der  Reichsrate  war  der  Bp&tere  Reichs- 

kanzler l»r.  tiraf  von  Bertling  Referent  und  Dr. 
von  Baue]  Korreferent.  Angenommen  wurde 
sie  einstimmig  am  16.  \  H.  1912.    Sie  ist  ebenso 
für  die  kath.   wie  für  die  BVang.    Kirche   Rayerns 

rechtsverbindlich.  In  der  Pfalz  erlangte  sie' 
Gesetzeskraft  am  1.  XI.  1913  (vgL  darüber  Hell- 
nuith.  Zur  Einführung  der  bayerischen  KGO. 
in  der  kath.  und  pro!.  Kirche  der  Pfalz,  Ztschr. 
für  Kl:..  [\\.  25,  S.  L98IL).  Vor  der  Einfahrung 
der  Denen  KO.  konnten  im  rechtsrheinischen 

•u    von    den    Kirchengemeinden    auf    Grund 
des  I  andtagsabschiedes  v.  28.  V.  L892  §  23  orts- 
kirrhlii  he  Abgaben  erhoben  werden,  in  der  Pfalz 
waren  die  kirchlichen  Gemeinden  nach  dem 

Fabrikdekret  v.  30.  XI I.  1809  ganz  auf  die  Aus- 
hilfe  der   bürgerlichen   Gemeinden   angewiesen. 

Auf  Antrag  der  politischen  (Jemeinde  konnte 

d:t<  Bezirksami  eine  Umlage  für  kirchliche  Zwecke 
den  Pfarrangehörigen  auferlegen  (GG.  v.  14. /IL 
1810  und  v.  17.  XI.  1837).  Die  Bestimmungen 
der  neuen  bayerischen  KGO.  decken  sich  inhalt- 

lich ineist  mit  den  schon  mitgeteilten  Vorschriften 
des  preufi.  Kirchensteuerrechts.  Als  primäre 
Deckungsmittel  zur  Befriedigung  kirchlicher  Be- 

dürfnisse sind  die  Ertragnisse  etwa  vorhandenen 
heranzuziehen.  Die  Verpflichtung 

d.-r  bürgerlichen  Gemeinden  zu  Zuschüssen  wird 
aufgehoben,  jedoch  ist  es  ihnen  unbenommen, 

freiwillige  .  Die  Kirchen- 
Umlagen  Mtid  Zuschlage  der  Kirchengemeinden 
zu  den  dii  . .        orn  behufs  Befriedi- 

gung von  Ortskirchenbedfirfnissen.      Allgemein 
kirchenumlagepflichtig  sind  Bekenntnj 
die   i  Laatmtenez   veranlagl 
sind  ..■   Personen   und   nicht 

sind   nur   bei    Bauumlagen 

•  Art.  21).     Die  Erhebung  von 
•  der   Staatsaufsicht. 
•  der  Kirchen  Verwal- 

tung zu.  '  Einverständnisses  der 
kirchlichen    Oberbehorde    und    der    itaai   i 
rieh'  1  Minli    die 

.Mi  die  Kirchen- 

inlichkeiten  auf  dem  I  ■■  - 
n   wie  privaten   Rech! 

. 

zur   i  Kiri  benbedfirf- ■ 

und   hohe:  ■    kin  blich.  • 

•t<lt  uni  die  Notii,  ■lali  nach  den  'la- 
bellen  19—21   i  lirift  zur   Begründung 
der  I  lül  ff.    im    Jahre ■  uern •i  auf 

Die 

auf 

Gru: 
n*rh  rund-   und 

I 
und  sonst. 

In  di«»v-m  Zusammenhang  verdient  die  Tatsache 

noch  Erwähnung,  daß  der  Prozentsatz  der 
Kirchensteuern  die  stärksten  Unterschiede  auf- 

weist. Es  gibt  Gemeinden,  die  nur  einige  wenige 
Prozente,  und  solche,  die  bis  zu  Gü  und  70% 
Zuschlüge  zu  den  Einkommensteuern  erheben. 
Namentlich  aus  Rheinland  und  Westfalen  werden 
hohe  Sätze  gemeldet.  Berlin  brachte  im  Jahre 

l'Jli)  bei  einem  Zuschlag  von  20%  9118479  M., 
Frankfurt  a./M.  im  Jahre  1918  bei  einem  Zu- 

schlag von  15%  866000  M.  an  evang.  Kirchen- 
steuern auf.  Die  Statistik  lälit  auf  dem  Gebiet 

des  Kirchensteuerwesens  noch  zu  wünschen übrig. 

Durch  die  in  Deutschland  erfolgte  Staats- 
umwülzung  ist  auch  das  Kirchensteuerrecht 
in  Mitleidenschaft  gezogen  worden.  Es  hat 
seine  neue  Grundlage  erhalten  durch 
Art.  137  Abs.  6  der  Verf.  des  Deutschen 

Reichs  v.  11.  VIII.  1919,  welcher  lautet: 

„Die  Rcligionsgesellschaften,  welche 
Körperschaften  des  öffentlichen 
Rechtes  sind,  sind  berechtigt,  auf 
Grund  der  bürgerlichen  Steuerlisten 
nach  Maßgabe  der  landesrechtlichen 

Bestimmungen  Steuern  zu  erheben." 
Es  ist  den  Religionsgesellschaften  der 
Charakter  öffentlichen  Rechts  zugeeignet, 

weil  sie  nur  in  dieser  Eigenschaft  ein  Steuer- 
recht  ausüben  können.  Private  Rechts- 

fähigkeit reicht  dazu  nicht  aus.  Die  Einzel- 

fragen der  Besteuerung,  z.  B.  ob  nur  per- 
sönliche Mitglieder  oder  auch  juristische 

Personen  zur  Kirchensteuer  herangezogen 

werden  können,  bleiben  dem  Recht  der  ein- 
zelnen Länder  vorbehalten.  Wichtig  ist, 

dab  die  bürgerlichen  Steuerlisten  zur  Ver- 
fügung gestellt  werden.  Eine  weitere  wert- 

volle Indienststellung  staatlicher  Einrich- 

tungen sichert  den  steuererhebenden  Re- 
ligionsgesellschaftcn  §  19  II  der  Keichs- 
abgabenO.  v.  23./X1X  L919  (RGBl.  1919, 
199H):  ,,.\uf  Antrag  der  zuständigen  Stellen 
hat  der  Kiidisriiinis tcr  der  Finanzen  den 

Luidesf'manzämtern   und   den    Finanzämtern 
die  Verwaltung  anderer  öffentlichrechtlicher 
Abgaben,    insbesondere    von    Kirchensteuern 
zu  übertragen",  Wie  verlautet,  sollen  die 
Kirchengemeinden  nach  dem  Maßstäbe  der 
zur    Einführung   gelangenden    Reichssteuer 

Zu  chlagti  bis"  EU   10",,  erbeben  dürfen. 
2.   In   der  katholischen   Kirche.      Nach 

dem   Vorbilde  der  Gemeindeordnungen  der 
•.    Kirche   sind   In   den   letzten    Jahr- 

zehnten in  mehreren  deutschen  Staaten  auch 
die     katholisoben    Kirehengemeinden 
dunb     St  zu     Korporationen     für 

die   Zwecke   der   Vermögensverwaltung  <>r- 
ert     und    mit    dem     Re.  bte,     \  on    den 

■  indegliedern  Kirchensteuern  zu  erbeben, 
rden.     Dil  •     B<  teuerungt- 

reent  ist  denselben  Beschränkungen  unter- 
worfen w  ii-  das  der  ••■■  ang.  Kirchengemeinden- 

■ ,.    v.    1 1.  VII.    1906;    Ib    n 
GG.v.23.  IV.  1876  und  80.  III.  1901 ; Sachse« 
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G.  v.  2./VIII.  1878;  Württemberg  G.  v. 
14./VI.  1887;  Baden  G.  v.  26./VII.  1888; 
Sachsen-Weimar  G.  v.  6./XII.  1899;  Lübeck 
G.  v.  14./IIL  1904;  Bremen  V.  v.  27./VIII. 
1909;  Hamburg  G.  v.  22./I.  1904;  Bayern 
KGO.  v.  24./IX.  1912. 

In  Preußen  wurde  das  Besteuerungs- 
recht der  kath.  Kirche  aus  Anlaß  des  Kultur- 

kampfes von  Staats  wegen  in  Angriff  ge- 
nommen. Das  Steuerrecht  der  kath.  Kirchen- 

gemeinden hat  seine  Grundlage  in  dem  Ver- 
mögensverwaltungsG.  v.  20./VI.  1875.  Das 
Staats G.  v.  29./ V.  1903  gestattete  die 
Vereinigung  mehrerer  Kirchengemeinden  zu 
einem  Gesamtverbande,  dasjenige  v.  14./VII. 
1905  regelte  die  Erhebung  der  Kirchen- 

steuern in  den  kath.  Kirchengemeinden  und 
Gesamtverbänden.  Ein  weiteres  Staats G. 
v.   29./V.   1903   mit  Ergänzung  v.   21./III. 
1906  gab  den  Bischöfen  die  Befugnis,  zur 
Bestreitung  kirchlicher  Diözesanbedürfnisse 
einen  Diözesanfonds  zu  bilden,  für  welchen 
eine  Umlage  bis  zu  3%  der  von  den  Mit- 

gliedern der  kath.  Kirchengemeinden  aufzu- 
bringenden Staatseinkommensteuer  mit  staat- 

licher Genehmigung  erhoben  werden  darf.  — 
In  Baden  und  Hessen  können  auch  für  die 
allgemeinen  kirchlichen  Bedürfnisse  der  kath. 
Kirche  des  Landes  von  den  Mitgliedern  der 
Kirche  Steuern  erhoben  werden.  Jedoch  ist 
hierzu  ein  Beschluß  einer  aus  der  Wahl  der 

Kirchengenossen  hervorgegangenen  Vertre- 
tung sowie  bischöfliche  und  staatliche  Ge- 

nehmigung erforderlich.  Die  Vertretung 
(in  Hessen  der  Diözesankirchenvorstand) 
besteht  aus  Mitgliedern,  die  von  den  Ver- 

tretungen der  Kirchengemeinden  gewählt 
werden.  Die  Einberufung  der  Vertretung 
erfolgt  durch  den  Bischof,  in  Baden  im  Ein- 

verständnis mit  der  Staatsregierung.  Die 
Kirchensteuern  werden  als  Zuschläge  zu 
den  direkten  Staatssteuern  erhoben  (Baden, 
G.  v.  18./VI.  1892  und  die  im  Einverständnis 
mit  dem  Erzbischof  von  Freiburg  erlassene 
V.  v.  5./I.  1900;  Hessen,  G.  v.  23./VI.  1875 
Art.  5,  6  und  das  von  dem  Großherzog  ge- 

nehmigte bischöfliche  Statut  für  die  Bildung 
des  Diözesankirchenvorstandes  im  Bistum 
Mainz  v.  15./X.  1899). 

Die  zuletzt  unter  1  angeführten  gesetz- 
lichen Bestimmungen  der  neuen  Reichs- 

verfassung gelten  naturgemäß  auch  für  die 
kath.  Kirche.  —  (F.  Schmitt,  Die Ablösung 
der  Staatsleistungen  an  die  Religionsgesell- 

schaften, Freiburg  1920.) 

V.  Sonderabgaben  an  Bischöfe  und  Papst. 
1.  Abgaben  an  die  Bischöfe.  Neben  den 

Abgaben  an  die  Geistlichen  (Zehnten,  Stol- 
gebühren) bildeten  sich  in  der  kath.  Kirche 

auch  Abgaben  an  die  kirchlichen  Oberen 
aus.     Es  war  den  Bischöfen  im  Mittelalter 

gelungen,  die  Inhaber  der  geistlichen  Aemter 
in  ihren  Diözesen  zur  Entrichtung  mannig- 

facher Abgaben  zu  verpflichten,  von  denen 
sich  einige  wenige  heute  noch  in  einigen 
Ländern  erhalten  haben.  So  wird  in  Bayern 
und  Italien  noch  das  sog.  Cathedraticum 
oder  Synodaticum  erhoben,  eine  Abgabe, 
die  vom  Diözesanklerus  als  Zeichen  seiner 
Unterordnung  bei  der  Versammlung  der 
Diözesansynode  entrichtet  wird.  Das  Se- 
minaristicum  oder  Alumnaticum,  das 
von  dem  Tridentiner  Konzil  zur  Unterhaltung 
der  Priesterseminare  eingeführt  wurde,  be- 

steht noch  in  Bayern  und  Oesterreich. 
Bei  seinen  Visitationen  oder  bei  einer  Kir- 

chenweihe hatte  der  Bischof  Anspruch  auf 
die  Procuratio  canonica,  d.  h.  auf  eine 
mäßige  Bewirtung;  in  Notfällen  durfte  er 
von  seiner  Diözesangeistlichkeit  ein  Sub- 
sidium  caritativum  verlangen.  Dazu  ge- 

sellten sich  die  Quarta  decimarum,  ein 
Viertel  der  Pfarrzehnten,  die  Quarta  lega- 
torum,  ein  Viertel  der  den  Pfarrkirchen 
der  Diözese  ohne  besondere  Bestimmung  zu- 

gefallenen Vermächtnisse,  die  Quarta  mor- 
tuariorum,  ein  Viertel  der  Totenteile 
(vgl.  S.  681ff.),  das  Jus  deportuum,  noch  in 
Bayern  bekannt,  d.  i.  der  Anspruch  auf  die 
Früchte  des  ersten  Jahres  der  von  den 
Bischöfen  verliehenen  geistlichen  Stellen, 
die  Kommenden  (Abgaben  bei  Regelung 
einer  Kommende)  und  Absenzgelder  (für 
Dispensation  von  der  Residenzpflicht),  die 
Entrata  (Abgabe  beim  ersten  Eintritt  in 
die  Bischofsstadt)  sowie  endlich  die  Kanzlei- 

gebühren. Für  die  bei  Ausstellung  amtlicher 
Urkunden  fälligen  Gebühren  bildet  noch 
heute  die  Taxe  Innocenz'  XL  aus  dem  Jahre 
1678  die  Grundlage;  sie  ist  jedoch  vielfach 
abgeändert  worden.  Mit  Ausnahme  der 
Kanzleigebühren  sind  die  erwähnten  Ab- 

gaben heute  fast  sämtlich  in  Wegfall  ge- 
kommen teils  infolge  der  veränderten  Zeit- 

verhältnisse,  teils  infolge  der  reichlichen 
Dotation  der  Bistümer. 

2.  Abgaben  an  den  Papst.  Die  macht- 
volle StelhiDg,  welche  das  Papsttum  während 

des  Mittelalters  im  Abendlande  einnahm,  er- 
klärt es,  daß  sich  bei  der  römischen  Kurie 

schon  früh  eine  umfangreiche  und  ver- 
wickelte Finanzwirtschaft  und  Finanzpolitik 

ausbildete. 

Es  waren  den  Päpsten  seit  dem  4.  Jahrh. 

durch  Schenkungen  ausgedehnte  Grundbe- 
sitzungen  zugefallen,  die  sie  in  den  Zeiten  des 
Unterganges  des  römischen  Reiches  geschickt 
zu  mehren  verstanden.  Indes,  diese  Besitzungen 

gingen  später  zum  großen  Teil  wieder  verloren, 
und  soweit  sie  dem  Papst  erhalten  blieben, 
reichten  ihre  Einkünfte  nicht  entfernt  aus,  um 

die  großen  Ausgaben  zu  decken,  die  durch  die 

päpstliche  Hofhaltung  und  die  wachsende  Zen- 
tralisierung der  Kirchenverwaltung^  in  Rom 

sowie  vor  allem   durch  die  politischen  Bestre- 
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bungen  der  Päpste  erforderlich  wurden,  die  auf 
die  geistliche  Beherrschung  des  Abendlandes 
abzielten.  Ks  war  daher  nötig,  daß  die  Kurie 
beständig  auf  Erschließung  neuer  Geldquellen 
bedacht  war.  Die  Finanzwirtschaft  der  Papste 
ist  ein  eigenes  und  sehr  interessantes  Kapitel. 
Sie  ist  in  allen  ihren  Verzweigungen  Ins  zum 
heutigen    Tage    noch    nicht    völlig    durchforscht 
und  klargestellt.  Um  die  Veraögensordnung  des 
römischen  Stuhles  machten  sich  besonders  ver- 

dient l'apst  Gelasiua  (492    496),  der  ein  V~er- SeichniS     «1er     aus     dem     tinindbesitz     flieüenden 
Einnahmen  herstellen.  Gregor  der  (irotie 

604),  der  dies  Verzeichnis  vervollständigen 
und  durch  ein  Verzeichnis  der  regelmäßigen 
Ausgaben  ergänzen  ließ,  Bowie  Gregor  VII. 
(107s  1086),  der  eine  vollständige  Neuordnung 
der  römischen  Finanzverwaltung  durchführte. 
Auf  Grund  seiner  liuehführung  verfertigte  im 
Jahre  1192  der  damalige  Camerarius  und  Einanz- 
minister  des  Papstes,  l'encius  Savelli  (der 

re  Pap>t  llonorius  111.  1216  —  27)  den  be- 
rühmten Liber  censuum  ecclesiae  Ro- 

ma nae,  dessen  erster  Teil  ein  nach  Kirchen- 
prnvinzeii  geordnetes  Verzeichnis  der  Einkünfte 
des  papstlichen  Stuhles  und  dessen  zweiter  eine 
Sammlung  von  Urkunden  über  die  Vermögens- 

rechte der  römischen  Kirche  enthält.  Dieses  um 
seiner  Zuverlässigkeit  willen  hochgeschätzte 
Werk  wurde  bis  in  das  15.  .lahrh.  der  päpst- 

lichen Kinanzverwaltung  zugrunde  gelegt- 

Ab  die  wichtigsten  der  päpstlichen  Ein- 
künfte kommen  in  Betracht 

A.   Inder  Vergangenheit. 
a)   Der  Zeit -u.s.     Darunter  ist  die  Be- 

lastung  eine-   Grundstücks  mit  einem  Zins 
zu  v«  Kr  ist  das  Zeichen  der  Unter- 

ordnung. In  der  romischen  Kinanzverwaltung 
wurden     unter     dem     allgemeinen     Namen 
ZeBSUfl    Abgaben    zusammengefaßt,    die    auf 

Rechtstiteln    beruhten, 
er  Abgaben  wurde  von  Papst 

Nikolaus    IV.    L288   den    Kardinalen    über- 
Zu  dem  Zensui  gehörten: 

o)  Die  Abgaben,  welche  von  den  Grund- 
ntum  der  römischen 

Kir  .   zahlen   waren,   mochten 

■je  in  Pacht  oder  Bmphyte  te  vergeben  oder 
ab  Lehen  verliehen  win  Diese  EEinkunfte, 
die  b  Zeit  das  Rückgrat  der  pipst- 

nnahmen  bildeten,  verloren  jedoch 
im  1.  •  klli-r«  mehr  und  mehr  ihre 

.    die    G  kter    der    römischen 
Kir  I  ten   Ui  lachen 

inderten  und  d  .    □  von  den 
verbleibenden    nicht    im  näßig    ge- I 

unt(  r    der 

lßttclitalieni  zu  lahlen  hatten 
nur  unre  ■  tdem 

•:   Herren  gefunden 
hatten,  \ 

. 

.  ■      Abhang..- 
len. 

y)  Die  jährlichen  Zinsen,  welche  die  Klöster 
und  Kirchen  an  den  Papst  zu  zahlen  hatten, 
die  mit  dem  Exemtionsprivilegium  ausge- 

staltet waren,  das  sie  von  der  bischöflichen 
Jurisdiktion  befreite.  Es  war  schon  frühe 
Brauch  geworden,  daß  einzelne  Kirchen  und 
Klöster  Schutz  gegen  bischöfliche  Eingriffe 
und  gegen  Gewalttaten  der  weltlichen  Macht 
oder  auch  eine  erhöhte  Stellung  dadurch  zu 
gewinnen  suchten,  daß  sie  sich  in  das  Über- 

eigentum des  Papstes  begaben. 
d)  Die  jährlichen  Tribute  der  Staaten, 

welche  eine  Lehenshoheit  des  Papstes  an- 
erkannten. In  ihre  Reihe  gehörten  die 

Königreiche  Neapel  und  Sizilien,  Korsika, 
Sardinien  und  England,  zeitweise  die  Pro- 

vence, Aragonien,  Portugal,  Kroatien,  Dal- 
matien,  Dänemark  und  Polen.  Es  handelte 
sich  bei  diesen  Tributen  um  beträchtliche 
Summen.  So  mußte  England  z.  B.  jährlich 

;  100Ü  M.  Silber  (1  M.  =  5  Goldgulden)  und 
Neapel  8000  Uncien  in  Gold  zahlen  und 
einen  Zelter  in  den  päpstlichen  Marstall 
abliefern.  Im  15.  Jahrh.  zahlten  nur  noch 
Neapel  und  Kerrara  diesen  Tribut,  und 
Alexander  VI.  hob  ihn  1501  auf. 

b)  Der   Peterspfennig.      Er  nimmt 
'unter  den  in    der  Vergangenheit   nach  Rom 
entrichteten  Tributen  eine  Sonderstellung  ein. 

Der  Peterspfennig  war  eine  jährliche  llaus- 
steuer  von  einem  Denar  (auf  1  Pfd.  Silber 
kamen  24U  Denare),  die  aus  allen  den  Ländern 

gezahlt  wurde,  über  welche  der  l'apst  eine  Ober- 
herrlichkeit in  Anspruch  nahm.  Dazu  gehörten 

England,  Polen,  ein  Teil  Rußlands,  Ungarn, 
Istrini,  Dalmatien,  die  skandinavischen  Länder, 
zeitweilig  auch  das  Ordensland   Preußen.    Die 
Heimat  des  lYterspfeimigs  ist  England,  wo  seine 
Anlange  bis  ins  b.  Jahrh.  zurückreichen.  Als 
feste  Verpflichtung  nahm  König  Ethelwulf  im 
'J.  Jahrh.  diese  Steuer  auf  sich.  Kr  versprach 
jährlich  800  Mancusas  (vermutlich  war  eine 
Mancnsa  gleich  einer   Mark   Gold)  nach   Koni  zu 
spenden,  von  denen  je  100  zur  Anschaffung  von 
Lichtern  in  der  Peterskirche  und  in  der  Pauls« 
Kirche  dienen  und  das  dritte  Hundert  der   I 
haben  sollte.  Unter  seinem  Sohn  Alfred  d.  ür. 
erscheint  die  Romsteuer  des  engL  Volkes  als 
eine  vollständig  durchgeführte  Einrichtung, 
ihren  Namen  Peterspfennig  verdankt  sie  den 
[Imstande,  daß  sie  am  Tage  der  Apostel  ivtrus 
und  Paulus  fallig  war.  Bett  Eduard  dem  Be< 
kennet  (1048  86)  wurde  der  jahrliche  Pfennig 
(Donar)  von  jedem  Hause  erhoben,  dessen  Ei 
tumrr  im  Betitse  von  80  Denaren  v..ir.  Wer  das 

Romgeld  mein  richtig  einlieferte,  wurde  I" 
Die  Geistlichen  .*  in  der  Beichte 
auch  iu  fragen,  ob  die  Gläubigen  den  Peters* 
pfenn  bitten.     •  ir.  eoi   \  1 1.  erklärte 
die    ursprünglich    freiwillige    Abgabe    der 
tischen    Könige   zu   einer    pfliehtmäßigon. 
dem  18.  Jahrh.  riu  des  Brauch  ein,  das  die  i 

■  inen  fixierten  Pi 

pfennig,  jährlich  800  M.,  nach  Rom  einte hicktetl und  d  der  Bammluns  im  I.ando 
behielten.    Inaocem  111  klagte,  daf)  die  Differeai 
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mindetens  1000  M.  betrüge.  Der  Peterspfeimig 
verlor  durch  Schwankungen  der  Währung  in  den 
folgenden  Jahrhunderten  an  Wert  für  die  rö- 

mische Kurie.  Von  Heinrich  VIII.  wurde  er  1534 
aufgehoben,  von  der  Königin  Maria  Tudor 
wieder  hergestellt  und  von  der  Königin  Elisabeth 
bei  ihrer  Thronbesteigung  endgültig  abgeschafft. 
Er  hat  aber  in  den  verschiedenen  Jahrhunderten, 
wo  er  in  Ansehen  stand,  ungeheuere  Summen 
nach  Rom  geführt.  Aus  einigen  Ländern,  wo 
es  an  barem  Gelde  mangelte,  wurde  er  in  Roh- 
firodukten  entrichtet.  So  gaben  z.  B.  die  Is- 
änder  von  dem  Tuch,  das  sie  woben;  mit  einer 
Elle  bezahlten  sie  den  Peterspfennig  für  10  Per- 
sonen. 

Der  heutige  Peterspfennig  hat  mit 
dem  eben  beschriebenen  der  Vergangenheit 
nur  den  Namen  gemein.  Der  alte  war  eine 
Abgabe,  die  von  den  Päpsten  als  eine  pflicht- 

mäßige Steuer  hingestellt  wurde,  während 
der  heutige  aus  freiwilligen  Gaben  der  Katho- 

liken aller  Länder  für  den  Papst  besteht. 
Es  handelt  sich  somit  bei  ihm  um  eine  ganz 
neue  Einrichtung,  die  auf  das  Jahr  1860 
und  auf  die  Anregung  des  Wiener  Kardinal- 
Erzbischofs  Kauscher  zurückgeht.  Er  stellt 
sich  aber  mit  seinen  Erträgnissen  seinem 
Namensvetter  aus  der  Vergangenheit  eben- 

bürtig zur  Seite,  denn  beispielsweise  soll 
der  im  Jahre  1877  anläßlich  des  50jährigen 

Bischofsjubiläums  Pius'  IX.  eingesammelte 
Peterspfennig  die  Summe  von  16%  Mill.  Fr. 
erbracht  haben. 

c)  Die  Kreuzzugssteuern.  Es  waren 
dies  außerordentliche  Steuern,  die  der  Papst 
den  Völkern  des  christlichen  Abendlandes 
auferlegte,  um  die  Kreuzzüge  führen  zu 
können.  Sie  wurden  meist  in  Form  eines 
Zehnten  erhoben,  wenn  möglich,  von  der 
gesamten  Bevölkerung  eines  Landes,  zum 
mindesten  vom  Klerus- 

Zum  ersten  Male  scheint  die  Steuer  für  den 
zweiten  Kreuzzug  in  Frankreich  ausgeschrieben 
zu  sein.  Sicher  wissen  wir,  daß  sie  unter  dem 
Namen  Saladinszehnt  (decimae  Saladinae) 
für  den  dritten  Kreuzzug  eingesammelt  wurde. 
Ihre  Nichtzahlung  wurde  von  der  Kirche  mit 
dem  Bann  bedroht.  Innocenz  III.  benutzte 

die  Kreuzzugssteuern  dazu,  auf  dem  Lateran- 
konzil von  1215  dem  Papst  das  Recht  zur  Be- 

steuerung des  gesamten  Kirchengutes  in  der 
ganzen  kath.  Christenheit  zuerkennen  zu  lassen. 
Kraft  dieses  Rechtes  wurden  in  der  Folgezeit 
überall  im  Abendland  dem  hohen  und  niederen 
Klerus  die  drückendsten  Steuern  aufgebürdet. 
Auch  die  Kreuzzugssteuer  floß  nicht  immer  un- 

verkürzt nach  Rom,  da  wiederholt  die  Fürsten 
der  Länder,  in  denen  sie  eingetrieben  wurde,  einen 
Bruchteil  für  sich  beanspruchten.  Andererseits 
wurden  die  Steuern  nicht  immer  zur  Krieg- 

führung gegen  die  Sarazenen  verwendet.  Die 
Päpste  machten  aus  ihr  einfach  eine  Einnahme- 

quelle für  sich.  So  forderte  z.  B.  Bonifatius  VIII. 
im  Jahre  1300  den  Erzbischof  von  Mainz  auf, 
eine  Türkensteuer  in  Deutschland  sammeln  zu 
lassen,  als  kein  Mensch  an  einen  Kreuzzug  dachte. 

Handwörterbuch  der  Staatswisscnschaf'fen.    i.  Aufl.    Bd.  V 

Nach  und  nach  stempelten  die  Päpste  alle  ihre 
Kriege  zu  Kreuzzügen  und  versuchten  nicht 
ungern  für  ihre  Kämpfe  mit  kirchlichen  oder 
politischen  Gegnern  einen  Kreuzzugszehnten  bei 
den  christlichen  Völkern  herauszuschlagen.  Es 
ist  in  Deutschland  diese  außerordentliche  Steuer 
ebenso  wie  für  die  Türkenkriege  auch  für  die 
Kriege  der  Päpste  mit  den  Hohenstaufen  einge- 

zogen worden.  Der  Name  verhüllte  schön- 
klingend die  anderen  Zwecke.  Dann  und  wann 

suchte  man  durch  einen  Ablaß  die  Gebefreudig- 
keit anzureizen.  Die  Kreuzzugssteuern  ge- 

wannen solchen  Umfang,  daß  seit  dem  13.  Jahrh. 
besondere  päpstliche  Beamte  für  ihre  Erhebung 
und  Verwaltung  angestellt  wurden.  Für  größere 
Gebiete  wurden  Gener alkollektoren  ernannt, 
die  wiederum  Subkollektoren  für  die  einzelnen 
Bezirke  zu  bestellen  hatten.  War  anfänglich 
die  Abgabe,  wie  auch  sonst  der  Zehnte,  in  Natu- 

ralien zu  leisten,  so  ergab  sich  bald  die  Not- 
wendigkeit, die  Naturalgaben  in  Geldsteuern 

umzuwandeln.  Die  erhobenen  Steuern  wurden 
gewöhnlich  nicht  sofort  nach  Rom  abgeliefert, 
sondern  in  Kirchen  und  Klöstern  zur  Verfügung 
des  Papstes  hinterlegt  und  nach  Bedarf  seitens 
der  päpstlichen  Kammer  eingezogen,  der  auch 
die  Buchführung  und  Rechnungskontrolle  über 
diese  Steuer  oblag.  Die  Uebermittlung  der 
Gelder  nach  Rom  erfolgte  fast  durchweg  durch 
die  italienischen  Bankhäuser,  die  auch  die  Um- 
wechslung  der  verschiedenen  Landesmünzen 
besorgten.  Sie  begleiteten  zuweilen  die  päpst- 

lichen Kollektoren  und  borgten  den  Zahlungs- 
unfähigen gegen  Wucherzinsen.  Nicht  am  wenig- 

sten gerade  durch  diese  Steuer,  durch  das  weit- 
verzweigte System  von  Steuerbeamten,  das  sie 

hervorrief,  durch  die  enge  Verbindung  mit  den 
Bankhäusern  und  durch  die  Anhäufung  großer 
Geldsummen  in  der  Hand  der  Kurie  trat  das 
Papsttum  in  den  Mittelpunkt  des  Weltverkehrs 
und  wurde  eine  der  größten  Finanzmächte  im 
damaligen  Europa.  Es  ist  schon  angedeutet 
worden,  wie  diese  internationale  Steuer  auch  zur 

Umbildung  der  Naturalwirtschaft  in  die  Geld- 
wirtschaft hindrängte.  Die  Kreuzzugssteuern 

kamen  vor  allem  durch  die  Erbitterung,  die  sich 
immer  mehr  bei  Fürsten,  Geistlichen  und  Laien 

gegen  sie  erhob,  in  Wegfall.  —  Der  Vollständig- keit halber  bleibe  nicht  unerwähnt,  daß  zu  den 

Kreuzzugssteuern  auch  die  Gelder  hinzuzu- 
rechnen sind,  welche  von  denen  zu  zahlen  waren, 

die  das  Kreuz  genommen  hatten,  aber  die  Kreuz- 
fahrt nicht  leisten  wollten  oder  konnten.  Ur- 

sprünglich mußten  sie  einen  Stellvertreter  bei- 
bringen, später  durften  sie  die  übernommene 

Verpflichtung  durch  Geld  ablösen.  Ueber  die 

Lösung  einigte  man  sich  mit  den  kirchlichen 
Bevollmächtigten.  Da  das  Vorkommnis  häufig 
war,  bildeten  sich  auch  hierüber  bestimmte 

Sätze  aus.  (Vgl.  Gottlob,  Kreuzzugssteuern. 

Ebenders.,  Kreuzablaß  und  Almosenablaß,  Stutt- gart  1906.) 

d)  Konfirmations-  und  Pallien- 
gelder.  Schon  früh  wurde  es  m  der  Kirche 
üblich,  daß  der  Ordinandus  dem  Ordinator  ein 
Geschenk  machte.  Es  wurde  daraus  eine 

Gebühr,  deren  Höhe  Justmian  festlegte 

(Nov.  123,  3).  Der  Brauch  wurde  von  der 
römischen   Kirche   übernommen.      Ein   rö- 

44 
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misches  Konzil  vom  Jahre  595  erklärte, 
daß  diese  Gabe  keine  Simonie  sei. 

Da  die  abendländischen  Bischöfe  mit  Vor- 
liebe die  Weihe  in  Rom  nachsuchten,  so  flössen 

infolgedessen  den  Päpsten  reiche  Ordinationsge- 
schsnke  zu.  Aus  den  Ordinationageschenken  ent- 

wickelten sich  die  Confirmationsgebfihren, 
die  von  den  Päpsten  anschwei  als  ein  Recht  bean- 

sprucht werden  konnten,  nachdem  ihnen  durch  das 
Wormsei  Konkordat  (1122)  die  Bestätigung  der 
BisehOfe  lUgefallen  war.  Aueli  die  Aebte  der 
exiinierten  Kloster  mußten  ihre  Konfirmation 
in  Rom  nachsuchen.  Die  Bischöfe  erhielten  durch 
sie  das  Recht  auf  eine  vergoldete,  die  Achte 
auf  eine  anvergoldete  Mitra.  Die  Zahlungen  der 
bestätigten  kirchlichen  Würdenträger  waren  ur- 

sprünglich willkürliche:  im  1-1.  Jahrh.  stellte 
man  jedoch  in  Rom  eine  Taxrolle  auf,  in  der  die 
Konmmationsgebflhren  für  die  einzelnen  Bis- 

tümer in  bestimmter  Hohe  angesetzt  sind.  Die 
Brsbischöfe  von  Mainz.  Köln,  Trier,  Salzburg 
mußten  danach  je  lOüOÜ  Goldgulden  bezahlen 

oder  Dukat  =  4  Gulden  südd.  W.  oder 
die  Bischöfe  von  Toulouse,  Sevilla 

und  Passau  je  .'.nun  von  Hreslau  4000,  von 
Paris  3600,  von  Münster  und  Bamberg  je  3000 
usw.  Ks  fällt  auf.  dafi  die  deutschen  Bistümer 
durchschnittlich  am  höchsten   taxiert   sind;  da- 

:  stand  bei  den  Abteien  Frankreich  an  der 
Die  Konfirmationsgebuhren 

erfuhren  im  Laute  der  Zeit  manche  Steigerung. 
Hains  schon  im  !.">.  Jahrh,  auf  27000 

Gulden,  Salzburg  im  18.  Jahrh.  auf  31000  Gulden. 
Der  Frh.  v.  Dalberg  mußte  im  Jahre  1787,  um 
die   Bestätigung   als  Koadjutor   von   Mainz   und 
Worms   zu   erhalten.    ̂       Gulden    nach    Rom 

zahl.-n.  Die  Holte  dieser  Abgaben  an  den  päpst- 
lichen Stuhl  stand  meist  in  keinem  gesunden 

Verhältnis  zu  den  Einkünften  des  Bistums.  Ihre 
Last  war  um  so  drückender,  weil  ihre  Zahlung 

mg  zu  erfolgen  hatte.     So 
mußte  z.  B.  im  16.  Jahrb.  von   Mainz  siebenmal 

:  unme  von  26000  Goldgulden  für  die  Kon- 
firmation bezahlt  werden. 

•  ncatioii-L'ebühren  führen  auch 
rvitia  und  werden  geschieden 

in  die   Servitia  communis   und   in   die 
itia  minuta.   Die  enteren  tragen  ihre 

an  ihnen  der  Papst,  die 
Kardinale    un<i    die    höheren     Beamten    dei 

rneiiischaftlicb  An- 
teil haben,  wahre  rvitia  minuta. 

nur  '  ■  '.  ipersonal  be- 
stimmt -itid  dir  Indien  Koufir- 

mationagebQhren  traten  viel,-  Bischöfe  ihr 
'■rnt  mit  ■  Schulden  an. d    namentlieh 

durch   die   frat  ition   erfuhren tarke 

Mindern!.;'.        I  >.•■     i.,  •  fin  ihren 
habet;  ..teil. 

.  il>r  ihn«  ■ 
die  Palliengelder ;  l»a    Pallium 
1  ■    römi- 

schen    Al  Met,     e-ilt     BJJ 

allgemeine  Bischofstracht,  wurde  vom  römi- 
schen Papst  übernommen  und  an  Erz- 

bischöfe  als  Zeichen  höherer  Würde  ver- 
liehen. Es  wird  aus  Wolle  hergestellt,  welche 

die  Nonnen  der  heiligen  Agnes  spinnen,  ist 
mit  einigen  schwarzen  Kreuzen  bestickt  und 
muß  eine  Zeitlang  auf  den  Apostelgräbern 
in  Rom  gelegen  haben.  Der  Besitz  des 
Palliums  deutet  für  die  Erzbischöfe  nicht 

nur  ihre  enge  Beziehung  zum  römischen 
Stuhl  an,  sondern  ist  für  sie  die  unerläßliche 

Vorbedingung  zur  Ausübung  der  erzbischöf- 
lichen Rechte.  Nicht  unwidersprochen 

setzten  sich  die  von  den  Päpsten  an  das 
Pallium  geknüpften  Ansprüche  durch.  Es 
war  aber  für  sie  eine  ergiebige  neue  Ein- 

nahmequelle, denn  es  wurde  nur  gegen  Be- 
zahlung abgegeben.  Am  häufigsten  er- 

scheint der  Preis  von  5000  Goldgulden. 
In  der  Neuzeit  ist  es  billiger  geworden.  Es  war 
aber  auch  stets  für  die  römische  Kurie  ein 

Mittel,  der  Kirchenpolitik;  denn  nur  der 
in  Rom  genehme  Erzbischof  erhielt  das 
Pallium. 

e)  Visitationsgelder  und  Geschenke. 
Wenn  die  Bischöfe  und  Aebte  zur  Erlangung 
ihrer  Bestätigung  nach  Rom  reisten,  so  war 

es  mit  Entrichtung  der  Konfirmations- 
gebühren nicht  allein  getan.  Es  wurde  viel- 

mehr von  ihnen  und  auch  von  ihren  Stell- 
vertretern, die  sie  etwa  schickten,  erwartet, 

daß  sie  den  Papst  und  die  Angestellten  seines 

Hofes  außerdem  mit  Ehrengeschenken  be- 
dachten. Nach  und  nach  bildete  sich  aus 

diesen  Geschenken  eine  richtige  Steuer, 
welche  die  Bischöfe  und  viele  Aebte  anläß- 

lich ihrer  „Romreisen"  zu  leisten  hatten. 
Je  nach  Entfernung  ihres  Amtssitzes  mußten 
sie  alle  zwei  oder  drei  Jahre  persönlich  vor 
dem  Papst  erscheinen,  um  ihm  Bericht  zu 

.  ten  ivisitatiu  li n i i ii tt in  s.  apostuloruni). 
Hierbei  hauen  sie  beträchtliche,  nach  der 
Hohe  ihres  Einkommens  berechnete  Abgaben 
zu  entrichten.   Die  Hälfte  dieser  Visitationa« 
■/elder    Bei    au    die     Kardinale.  Khcnso 
konnten  andere  Persönlichkeiten,  die  bei  der 
römischen  Kurie  zu  tun  hatten,  /..  1!.  Ge- 

sandte, Bevollmächtigte  eines  Ordens,  auf 
eine  Abwicklung  ihrer  Geschäfte  erst  reih 
neu,  wenn  sie  dem  Papst,  den  Kardinalen, 
und  ihren   Beamten  reiche   Geschenke  uber- 

■l  hatten.  So  \  erehrte  /•.  B.  ein  • le> 

landter  dei  I  teul  ohorden  dem  Pap  l  bei 
einer  Gelegenheil  einmal  Ldgulden* 

amen     demnach     durch    solche    außer- 
ordentlicl  •  i  ke  erkleckliche  Summen 

inen. 

poli  i,  Hie  üppige  Hofhaltung, 
die   von   den   Päpsten   in   Aul'Iioji   und  dann 
auch    in    Rom   eingeführt    wurde,    machte 

rschließung  oi  ici  Geldquellen  erforder- 
lich.     1.     :   :    kein   Zufall,   daß   da-    linan/.- 

.-!  der  Plpste  in  a  ae  rolle 
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Ausbildung  erlangte.  Eine  der  neuen  Geld- 
quellen sollte  das  jus  spolii  abgeben,  das 

von  Johann  XXII.  aufgebracht  wurde.  Es 
bedeutet  das  Hecht  der  Päpste,  die  beweg- 

lichen Güter  der  Geistlichen  nach  deren 
Tode  einzuziehen,  sofern  diese  nicht  zu 
kirchlichen  oder  frommen  Zwecken  darüber 
verfügt  hatten.  Diese  Steuer  begegnete 
von  Anfang  an  großem  Widerspruch  und 
starken  Schwierigkeiten  und  brachte  keines- 

wegs die  erhofften  Einnahmen.  Papst 
Pius  V.  befreite  i.  J.  1567  von  dem  Spolien- 

recht die  Hinterlassenschaft  aller  Geist- 
lichen, deren  Amtseinkommen  30  Gold- 
dukaten nicht  überstieg.  Das  Spolienrecht 

ist  bis  zum  heutigen  Tag  noch  nicht  grund- 
sätzlich aufgehoben,  jedoch  wird  seine  Aus- 

übung wohl  nirgends  mehr  gestattet. 
g)  Das  jus  deportus.  Hierbei  handelt 

es  sich  um  die  Einkünfte  der  Kirchenämter 
während  der  Zeit  ihrer  Erledigung.  Sie 
standen  zuerst  den  Landdekanen  und  später 
den  Bischöfen  zu.  Im  Anfange  des  14.  Jahrh. 
legte  das  Papsttum  die  Hand  darauf.  Es 
sollte  entweder  die  Summe  gezahlt  werden, 
zu  der  die  Einkünfte  des  Kirchenamtes  im 
Zehntregister  veranschlagt  waren,  oder  die 
Hälfte  der  wirklichen  Jahreseinnahmen. 
Die  Abgabe  war  so  verhaßt,  daß  sie  vom 
Konstanzer   Konzil  beseitigt  wurde  (1418). 

h)  Die  Annaten  (annatae).  Sie  ent- 
sprechen beim  niederen  Klerus  den  Kon- 

firmationsgeldern der  Bischöfe  und  Aebte 
und  bedeuten  die  Abgabe  des  halben 
Einkommens  des  ersten  Jahres  einer  er- 

ledigten Pfründe  an  den  Papst.  Die  Bestim- 
mung bezieht  sich  naturgemäß  nur  auf  die 

Benefizien,  deren  Verleihung  dem  Papst 
vorbehalten  ist.  Bei  den  übrigen  machten 
die  Bischöfe  ihr  Kecht  geltend.  Von  der 
Veranschlagung  nach  dem  Jahresertrag 
stammt  der  Name  Annaten.  Die  Steuer 

geht  auf  Johann  XXII.  (1316-34)  zurück 
und  wurde  im  14.  Jahrh.  derart  geregelt, 
daß  alle  Inhaber  einer  Pfründe  von  über 
24  Goldgulden  Ertrag  beim  Amtsantritt 
eine  bestimmte  Summe  nach  Rom  zu  zahlen 
hatten.  Man  erreichte  später  in  Deutschland, 
Frankreich,  Spanien  und  Belgien  ihre  Um- 

gehung dadurch,  daß  man  einfach  alle  Bene 
fizien  unter  24  Goldgulden  ansetzte,  ein 
Gewohnheitsrecht,  das  Rom  anerkannte. 
Dadurch  ist  die  Bedeutung  der  Annaten 
erheblich  vermindert  worden.  In  diesem 
Zusammenhang  sei  auch  darauf  aufmerksam 
gemacht,  daß  verschiedentlich  die  schon 
erwähnten  Servitien  im  weiteren  Sinn  als 
Annaten  bezeichnet  werden,  was  leicht  zu 
Mißverständnissen  führt. 

i)  Die  Quindennia.  Darunter  ist  eine 
im  Jahre  1469  von  Papst  Paul  II.  aus- 

geführte Abgabe  zu  verstehen,  die  alle 
15  Jahre  von  den  kirchlichen  Korporationen 

(Domstiften,  Klöstern)  zu  zahlen  ist,  die 
für  immer  annatenpflichtige  Pfründen  sich 
einverleibt  hatten.  Da  bei  diesen  Benefizien 
eine  Erledigung  nicht  mehr  stattfand,  sollten 
die  Quindennia  gleichsam  den  Ersatz  für 
die  entgehenden  Annaten  darstellen.  Die 
Abgabe  hat  übrigens  nicht  überall  Eingang 
gefunden.  In  Deutschland  wurde  sie  durch 
die  vorerwähnte  Untertaxation  der  Pfründen 
folgerichtig  hinfällig. 

k)  Gebühren  und  Taxen.  Auch  die 
anfänglich  nicht  allzu  hohen  Gebühren, 
welche  für  die  Gewährung  von  Dispensen, 
Privilegien  usw.  zu  entrichten  waren  (ser- 
vitia  secreta),  sowie  die  Taxen  für  die  Aus- 

fertigung päpstlicher  Erlasse  (Bullen,  Breven) 
wurden  seit  dem  14.  Jahrh.,  insbesondere 
seit  der  Neuordnung  des  Taxwesens  durch 
Johann  XXII.  in  den  Jahren  1316  und  1334, 
außerordentlich  gesteigert  und  zu  einer 
überraschend  ergiebigen  Geldquelle  erhoben. 
Wir  haben  in  die  finanzielle  Ausbeutung 
der  Christenheit,  die  das  Papsttum  jahr- 

hundertelang auf  diesem  Wege  betrieb,  einen 
guten  Einblick  durch  ein  Taxenbuch,  das 
erhalten  geblieben  und  betitelt  ist:  Taxen 
der  apostolischen  Pönitentiarie  und  Kanzlei. 
Danach  wurden  Taxen  erhoben  für  Fakul- 

täten, Privilegien,  Lizenzen,  Dispense  (z.  B. 
von  Ehehindernissen),  Kommutationen  (Um- 

wandlung eines  Gelübdes  in  ein  anderes), 
Remissionen  (z.  B.  Lösung  eines  Eides), 
Absolutionen,  Ablässe  und  Besetzung  geist- 

licher Stellen.  Das  Schmachvollste  in  diesem 
Buch  sind  die  Blätter,  welche  die  Preise  für 
die  Sündenvergebung  enthalten.  Auch  liest 
es  sich  wenig  erbaulich,  wie  bei  der  Besetzung 
geistlicher  Stellen  gewirtschaftet  worden  ist, 
allein  schon  durch  Expektanz-  und  Pro- 

visionsbullen. Das  erwähnte  Taxenbuch  ist 
nicht  die  einzige  Tarifaufstellung  geblieben. 
Die  geforderten  Gebühren  erreichten  in 
einigen  Fällen  eine  unglaubliche  Höhe. 
Wir  hören  von  Beträgen  bis  zu  4000,  ja 
bis  zu  6000  Goldgulden.  Selbst  überzeugte 
Anhänger  des  Papsttums  (z.  B.  Alvarus 
Pelagius,  gest.  1352)  sprachen  mit  schärfster 
Mißbilligung  von  dem  Taxwesen  der  römi- 

schen Kurie  (vgl.  hierüber  besonders  Ph. 
Woker,  Das  kirchliche  Finanzwesen  der 
Päpste,  Nördlingen  1878).  Erfreulicherweise 
ist  namentlich  auf  diesem  Gebiet  in  der 
Neuzeit  mit  allen  Mißständen  aufgeräumt worden  (vgl.  B.  g). 

1)  Einnahmen  für  Reliquien  und 
Heiligsprechungen.  Man  nahm  in  Rom das  Recht  für  sich  in  Anspruch,  über  die 
Echtheit  der  Reliquien  zu  entscheiden, 
und  gab  dann  die  approbierten  Reliquien 

gegen  Bezahlung  ab.  Ebenso  wie  der  Re- 
liquienvertrieb sind  auch  die  Seligspre- 

chungen und  Heiligsprechungen  eine  Ein- 
nahmequelle für  den  päpstlichen  Stuhl.    Sie 

44* 
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gehen  bekanntlich  in  einem  umständlichen  I 
Prozeß  vor  sich,  der  sich  über  ein  Jahr- 
hondeii  und  noch  länger  ausdehnen  kann 
und  viel  Geld  verschlingt  Besonders  kost- 
Bpielig  sind  die  Kanonisationsfeierliohkeiten 
Belb  t.  bei  denen  nicht  nur  der  äußere  Auf- 

;  Unsummen  erfordert,  Bondern  auch 
eine  besondere  päpstliche  Steuer  erhoben 

•wird.  Die  Beiligspreohung  l-'ran/.  von  Sales' kostete  beispielsweise  31900  Soudi. 
B.  In  der  Gegenwart. 
Heule   sind   als   Abgaben   an   den   Papst 

noch  in  Debung: 
:i>  Die  Konfirmationsgebühren  für 

Ernennung  oder  Bestätigung  der  Erzbischöfe 
und  Bischöfe  (auch  Servitia  communia  oder 
Annaten  im  weiteren  Sinne  genannt).  Sie 
wurden  bei  der  Neuorganisation  der  kath. 
Kirche  in  Deutschland  im  19.  Jahrh.  durch 

abarung  mit  den  einzelnen  Staaten 
kordate,  Zirkumskriptionsbullen)  vom 

Papste  für  alle  Bistümer  auf  bestimmte 
Sätze  gebracht    Dil  etzungen  haben 
heute  aber  nur  noch  geschichtlichen  Wert, 
da  sich  inzwischen  der  Brauch  eingebürgert 
hat.  bei  jeder  neuen  Bischofswahl  in  Rom 
dahin  vorstellig  zu  werden,  die  Konfir- 

mationsgebühren auf  eine  wesentlich  geringere 
Summe  im  Gnadenwege  herabzusetzen.    Für 
mam  imer    ist    diese    Summe    zur 
Btehenden  geworden.     So  zahlen  z.  B.  die 

d  Bistümer  seit  .Mitte  des  19.  Jahrh. 
idi    ungefähr    4500    M.i    und    die 
m    Erzbistümer   L500   Scudi   (un- 

IbQ   M.i.    in    welchen    Summen   alle 
in  die  Kurie  zu  entrichtenden  Ab- 

•    mitenthalten  Bind.     Sie  werden  nicht 
ondern  müssen 

von   den    Erzbischöfen    und    Bischöfen   aus 
Einkünften  aufgebracht  werden. 
Die    Palliengelder,    welche   die    Erz- 

haben.     Ihr  Betrag ■    ,      iei 

Er    Hießt 
den  Auditorei  Bomana  zu. 

pntliohen   sinn, 
d    h.   die   roo    Pfi  »etlicher   Ver- 

.  n   entrichtenden    halben    Früchte 
■I   jedoch  s.  691). 

Liebes- ■ 

Snnahmen  für  Reliquien  und  Heilig- 

j  Aus« 
päpstlicher  S*  hrifi  Prak« ihren 

•  londere  für  Mlche  von dem 

UI1- 

rden 

1    Kanzlei  .    ;t?lder 

Ver- 

mögen und  Stand  der  Bittsteller  richtet. 
Für  Minderbemittelte  erfolgt  die  Ausfertigung 
umsonst 

Im  Jahre  1908  ist  durch  Pius  X.  dac  Tax- 
wesen der  päpstlichen  Behörden  neu  ge- 
ordnet worden.  Dabei  erfuhren  die  Ge- 

bührensätze eine  wesentliche  Herabsetzung. 
Soweit  nicht  besondere  Bestimmungen  be- 

stehen, wie  für  die  Ausstellung  von  Bullen 
und  Breven,  für  die  päpstlichen  Gerichts- 

höfe der  Rota  Romana  und  Signatura 
Apostolica  usw.,  sind  für  die  größeren  Re- 

skripte 10  Lire,  für  die  kleineren  5  Lire  zu 
zahlen,  ferner  für  die  Agentur  6  und  3  Lire. 
Die  Beamten  der  Kurie  beziehen  keine 
Sportein  mehr,  sondern  aus  der  päpstlichen 
Kasse  einen  festen  (bdialt.  Die  Annahme 
von  Geschenken  haben  sie  abzulehnen. 

Ordo  servandus  in  s.  Congregationibus,  Tri- 
bunalibus, Üfficiis  Romanae  Curiae.  Normae 

comnmnes  v.  29./VI.  1908  c.  VI,  c.  XI. 
Acta  Apost.  Sedis  I  (1909,  36ff.). 

Die  Jahresdotation  von  3  225  000  Lire, 
welche  nach  Aufhebung  des  Kirchenstaates 
dem  päpstlichen  Stuhl  durch  das  italienische 
GarantaeG.  v.  13./V.  1871  zugewiesen  wurde, 
ist  von  den  Päpsten  bisher  nicht  angenommen 
worden,  weil  sie  den  neuen  Rechtszustand 
nicht  anerkennen. 

Literatur:  Außer  den  schon  im  Text  genannten 
Werken  lind  in  erster  fAnie  tu  vergleichen  die 

betreffenden  Abschnitte  in  den  "Band-  und  Lehr* 
büchern  des  Kirchenrechts,  sowie  die  <  nt- 
eprechenden  Artikel  i:.  B.  Abgaben,  Annaten, 
Baulast,  Kirchensteuern,  Pallium,  Peterspfennig, 
Stolgebühren,  Zehnte  i*.  a.)  in  Henog-Haucks 

Reailex.  f.  prot   Theol.  it.   />'.,  S.  Aufl.,    Leiptig 
I896ff.,     und    im     ll.lir.     ,,I>ir    /,'.'.     in     QeSCh,     n . 
'.'"/"•■•',  Tübingen  I909ff.,  sowie  in  Stengel" 
Pleisehmanns  Wbrterb.  des  l>.  St.  ».  Verw.  R.s, 
:.  Au  iL,  Tiihinijrn  v.ill.  Ih  r  finden  *ir/t  auch 
meist  genaue  Angaben  Über  die  einseht 
SperiaUiteratur.  >»/</•  wertvoll  und  brauchbar 

•null  heute  uinii  dt«  ri.ii  /.'.  Loening  tun 

Sohl Handwörterbuchs  gebotene  um/in  atur- 
ieht.  h  ii  ri  Sehtcai  tloae. 

Klasse  und  Stand. 

LBegrifl  von  Kla  le  an d  Sl ■<■  ad.  i.  I Kl 
..'.   Die  indi\  idaali  ttische  BrklÄ- 

L    \\\- 

ind  Binteilon  •  <•■  1 1  mdi  Ins.  6.  i  'ei  Be- 
/ritt  dei  Klasse  tulirt  tum  Begriffe  det  Standet. 
iL  D  dune.     Der  Btan  d 
Teil  irOi    elfaehaft.    in.  Lehr- 

•in  in  lulle  i     Umrifi.        IV.    /ur   De- 
al ■•  der   Klai  itn, 

I.   Betriff  von  Klasse  und  Staml. 

Klasse  und   Stand   sind  der  allgemeinen 
•  ii  sinnverwand  koke, 

bedeu         ur- 
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sprünglich  Berufung,  dann  Einteilung.  In 
dieser  Bedeutung  ist  es  im  16.  Jahrh.  aus 
classis  entlehnt  worden,  seit  dem  18.  Jahrh. 
besonders  auch  von  den  „gesellschaftlichen 
Ständen"  gebraucht,  wohl  auch  unter  Ein- fluß des  frz.  classe  während  der  Revolution. 

Stand,  mhd.  stant,  bedeutet  als  Verbal- 
substantiv zu  germ.  *standan  „stehen"  ur- 
sprünglich „das  Stehen",  dann  Zustand, 

Standort,  Amt.  Nach  Girtanner  1791 
(französ.  Revolution  II  110)  war  Klasse  „ein 
demokratischer  Kunstausdruck  statt  Stände". 

Worin  der  Unterschied  in  der  Bedeutung 
zwischen  Klasse  und  Stand  besteht,  wird 
sich  später  zeigen.  Zuerst  wenden  wir  uns 
allein  dem  Begriff  der  Klasse  zu. 

1.  Die  Fragestellung.  Heute  pflegt  der 
Begriff  Klasse  auch  von  sog.  bürgerlichen 
Volkswirten  nur  in  einer  einzigen  Weise  und 
Fragestellung  behandelt  zu  werdei),  in  jener, 
die  durch  den  historischen  Materialismus 
Marxens  bedingt  ist.  Es  wird  unten  gezeigt 
werden,  wie  tief  die  marxistische  Auffassung 
unbewußt  in  alle  Poren  der  sozialwissen- 

schaftlichen Einzellächer  und  unserer  ge- 
samten politischen  Bildung  hinabgesickert 

ist.  Die  erste  Aufgabe  jeder  begrifflichen 
Untersuchung  ist  daher,  sich  von  der  Um- 

klammerung des  Marxismus  und  der  ganzen 
Einstellung,  sowohl  jener,  die  er  mit  sich 
bringt  (die  der  materialistischen  Geschichts- 

auffassung), wie  jener,  die  er  voraussetzt 
(der  meist  unbewußt  bleibende  Individualis- 

mus) zu  befreien  und  die  ursprüngliche, 
wesensgemäße,  noch  von  keiner  bestimmten 
Lösung  abhängige  Fragestellung  in  unbe- 

fangener Reinheit  wieder  zu  erlangen. 
Welche  ist  aber  diese  ursprüngliche 

Fragestellung  ?  Hierauf  gibt  es  nur  eine 
Antwort:  Die  rein  gesellschaftswissenschaft- 

liche, soziologische.  „Klasse"  im  allgemeinen 
Sinne  von  Gruppierung  gefaßt,  ist  eine 
gesellschaftliche  Erscheinung  und  zwar  eine 
letzte,  grundsätzliche;  daraus  folgt,  daß  ihre 
Erforschung  schließlich  von  den  ersten 
Begriffen  der  Gesellschaftslehre  (Soziologie) 
ausgehen  muß.  Und  wie  bei  jedem  Grund- 

problem gesellschaftswissenschaftlicher  Art, 
so  kann  auch  hier  keine  einheitliche,  sondern 
nur  eine  zweifache  Behandlung  durchge- 

führt werden,  die  individualistische  oder 
atomistische  und  die  universalistische  oder 
organische  (den  Beweis  hierfür  unten  im 
Art.  „Universalismus").  Je  nachdem  die  Ge- 

sellschaft zuletzt  dahin  erklärt  wird,  daß  sie 
aus  selbstgenüglichen  und  selbstherrlichen 
einzelnen  Menschen  bestehe,  die  bloße  Zu- 

sammensetzung dieser  Einzelnen  sei  (Indi- 
vidualismus); oder  daß  sie  lediglich  aus  den 

Menschen  als  geistigen  Gliedern  des  Ganzen 
bestehe,  so  daß  das  Ganze  das  logisch  Pri- 

märe ist,  die  Einzelnen  dagegen  bloß  kraft 
ihrer  Gliednatur,  ihrer  Gliedlichkeit  da  sind 

(Universalismus)  —  je  nach  dieser  ver- 
schiedenen Grundauffassung  der  Gesellschaft 

muß  notwendig  auch  die  Erscheinung  der 
„Klasse"  eine  Erklärung  von  verschiedenen 
Voraussetzungen  her  finden  (die  nähere 
Ausführung  des  Unterschiedes  von  Indivi- 

dualismus und  Universalismus  s.  im  Art. 

„Universalismus"). 2.  Die  individualistische  Erklärung 
der  Klasse.  Individualistisch  nun  ist  der 
Begriff  der  Klasse  von  folgenden  Voraus- 

setzungen her  zu  entwickeln: 
Die  Gesellschaft  besteht  lediglich  aus 

Einzelnen,  die  ihre  geistige  Realität  aus  sich 
selbst  hervorbringen,  und  ist  darum  nichts 
anderes  denn  die  Summe,  die  Gesamtanzahl 
dieser  Einzelnen.  Wenn  nun  die  menschliche 
Gesellschaft,  als  Gesamtes  betrachtet,  nur  eine 
Summierungs-,  eine  Häufungserscheinung 
ist,  so  muß  auch  die  „Klasse"  diese  Natur 
teilen.  Jedoch  ist  sie  eine  Summierungs- 
erscheinung  besonderer  Art.  Welcher  ?  Sum- 

mierung auf  Grund  welches  besonderen 
Merkmales  ? 

Der  Marxismus,  getreu  seiner  Natur  als 
Uebertragung  des  Materialismus  auf  die 
Gesellschaftslehre,  hat  darauf  mit  vorher 
nicht  dagewesener  Entschiedenheit  eine  Ant- 

wort gegeben,  indem  er  sagt:  die  wirt- 
schaftliche Gleichheit  ist  der  Sumnüe- 

rungsgrund,  Menschen  wirtschaftlich  gleicher 
Lage  bilden  allein  die  ursprüngliche,  die 
Grundklasse;  alle  anderen  klassenmäßigen 
Gruppierungen,  besonders  die  politische 
Klasse,  (d.  i.  die  im  Staate  herrschende 
Klasse)  sind  nur  abgeleitet.  Das  besagt 
der  ganze  Geist  der  materialistischen  Ge- 

schichtstheorie Marxens  nicht  nur,  sondern 
auch  alle  entscheidenden  Stellen,  wovon  ich 
nur  die  folgenden,  vielberufenen  anführen 

will:  „Die  materialistische  Geschichtsau tt'as- 
sung  geht",  so  sagt  Engels,  „von  dem  Satze 
aus,  daß  die  Produktion  und  nächst  der 
Produktion  der  Austausch  der  Produkte  die 
Grundlage  aller  gesellschaftlichen  Ordnung 
ist;  daß  in  jeder  geschichtlich  auftretenden 
Gesellschaft  die  Verteilung  der  Produkte 
und  mit  ihr  die  soziale  Gliederung  in 
Klassen  oder  Stände  sich  danach 
richtet,  was  und  wie  produziert 
wird.  Hiernach  sind  die  letzten  Ursachen 
aller  gesellschaftlichen  Veränderungen  und 
politischen  Umwälzungen  zu  suchen  nicht 

in  den  Köpfen  der  Menschen,  in  ihrer  zu- nehmenden Einsicht  in  die  ewige  Wahrheit 

und  Gerechtigkeit,  sondern  in  Verände- 
rungen der  Produktion  und  Austauschweise; 

sie  sind  nicht  zu  suchen  in  der  Philosophie, 
sondern  in  der  Oekonomie  der  betreffenden 

Epoche."  (In  der  Urschrift  obige  Stelle 
nicht  gesperrt.)  —  Und  Marx  in  der  Vorrede 
zur  Kritik  der  politischen  Oekonomie,  1859, 
5   Aufl.  1919,  S.  LV:  „Die  Produktionsweise 
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des  materiellen  Lebens  bedingt  den  sozialen, 

{politischen  and  geistigen  Lebensprozefi  über- 
iaupt."  —  Hier  ist  die  Klasse  ausdrücklich als  wirtschaftliche  Klasse  bestimmt  Für 
Marx  bleibt  eine  andere  Möglichkeit  gar 
nicht  übrig,  weil  ihm  die  Wirtschaft  das 
Erste  (Primäre)  aller  Gesellschaft  ist  und 
daher  auch  der  erste,  überdies  rein  mecha- 

nisch-materiell wirkende,  Beweger  aller  Ge- 
schichte. 

Der  zweite  grundlegende  Gedanke  für 
den  Begriff  der  Klasse  ist  nun,  daß  sie 
in  der  Form  des  Kampfes  der  Klassen 
für  den  Geechichtsverlauf  von  ausschlag- 

gebender Bedeutung  sei.  Alle  bisherige 
Geschichte  ist  die  Geschichte  von 

Klassenkämpfen.  „Klassenkampf"  kann aber  bei  Marx  nur  heißen:  Kampf  der 
wirtschaftlichen  Klassen ,  denn 
Klasse  im  primären  Sinne  ist  ein  rein  wirt- 

schaftlicher Begriff,  Der  Gegensatz  und 
Kampf  der  Klassen  ist  primär  ein  wirtschaft- 

licher. Es  Liegt  ganz  im  Stile  dieser  Denk- 
■-.  daß  die  Geschichte  nun  einen  "natur- 
.  liehen"  Ablauf  nimmt,  weil  auch  die 

Wirtschaft  Belbet  ausschließlich  nach  blind- 
ursäch liehen  Naturgesetzen  (Konzentration, 
Mehrwertbildung  usw.)  bewegt  wird. 

Die  heutige  sog.  bürgerliche  Volkswirt- 
schaftslehre und  Geseilschaftslehre  wird  von 

den  Grundgedanken  dieser  Auffassung  so 
gänzlich  beherrscht,  daß  sie  sich  nur  dem 

•  nach  von  der  marxistischen  unter- 
scheidet, indem  sie  entweder  ganz  nackt  den 

wirtschaftlichen  Klassenkamp]  als  das  Erste 
(Primärej  des  Gessllschaftsganges  und  Ge- 
Echichtsverlaufe-  betrachtet,  oder,  indem  sie 

nur  vermittelte  und  eingeschränkte  Be- 
dcatong dieset  Kampfes  der  wirtschaftlichen 

Itcn  läßt.  Die  Klasse  als  wirtschaft- 
lich tupfende,  als  durch  ihren 

Kampf  anmittelbar  oder  vermitteil  die  Ge- 
■eUsenaft  primär  bestimmende,  Dehnten  tat 
alle  ||.  .•  jen  an.     Ein  anerhörter  Irrweg, 
den  .1  ehaftliehe  \\"i 

oommen  hat!    Der  Grund  ist  nicht 
marxistische,  ton- 

ich  individualistieohe 
unten  Sozial-   und 

GeschichtswÜHeiisehaft,   welche   früher  oder 
ormeln  fuhren  muß. 

liehen 

Grundbeetimm  n  ubegriffes 
individual  am- 

tich:  1.  1 1 
Keinen  gleicher 

Art  \rt  findet  zuletzt  ihr  Kri- 
m  im  wirUcbaftlichi 

•  zuletzt  primär  in  tutftlichen 1 

•:    KlaawB 

(d*t  ■ 

grund  liegt  rein  ausgeprägt  nur  im  Marxis- 
mus vor,  aber  jeder  Individualismus  drängt 

dazu);  3.  die  Klasse  erscheint  und  erzeugt  sich 
grundsätzlich  in  Klassengegensätzen,  d.h. zu- 

letzt im  Klassenkampf,  sie  erscheint  ge- 
schichtlich mit  Notwendigkeit  in  der  Stellung 

einer  unterdrückten  oder  einer  unterdrücken- 
den Klasse;  4.  der  Begriff  der  Gesell- 

schaft als  Summierung  (geistig)  selbständiger 
Einzelner  erlaubt  es,  daß  die  Gesellschaft 
trotz  dauernder  Unterdrückung  und  Aus- 

beutung vieler  Einzelner  (der  Klasse)  noch 
bestehen  kann.  Die  herrschenden  Klassen  ge- 

deihen dann  auf  Kosten  der  beherrschten; 
5.  das  Ideal  der  Gesellschaft  —  die  wesens- 

gemäße, reine  Konstruktion  derselben,  ihr 
„ordre  naturel"—  zielt  auf  eine  klassenlose 
Gesellschaft  ab,  in  der  naturgemäß  weder 
Unterdrückung  der  einen  Klasse  durch  die 
andere,  noch  überhaupt  Klassenkampf  besteht. 
Denn  nur  durch  Beseitigung  der  Klassen  ist 
Klassenkampf  und  Unterdrückung  zu  be- 

seitigen. Durch  diesen  Gedanken  drängt 
aller  Individualismus,  Atomismus  in  der 
Gesellschaftsauffassung,  ins  Sittliche  ge- 

wendet, kraft  der  gegenständlichen  Natur 
der  Gesellschaft  zur  Klassenlosigkeit. 
Klassenlosigkeit  erscheint  nun  als  das  reine 
Baugesetz  der   Gesellschaft 

Dies  sind  die  liestimmungsstücke  der  indi- 
vidualistischen Auffassung  der  Klasse.  Daß  sie 

im  .Marxismus  am  reinsten  ausgeprägt  wurden, 
zeigt,  wie  dieser  im  Grunde  ganz  individua- 
li  ii  eh,  wie  wenig  universalistisch  (im  echten 
Sinne  „sozialistisch")  geartet  ist. 

3.  Die  universalistische  Erklärung.  Von 
universalistischem  Ausgangspunkte  her  sind 
die  Voraussetzungen  für  die  Begriffsent Wick- 

lung viillig'andere.  Gesellschaft  ist  eine  Ganz- 
heit, Ganzheit  besteht  aus  Gliedarn,  die  Ein- 

zelnen sind  nicht  -eibständig  (selbstge-chaf- 
fen,     autark),     sondern     bestehen    ulofi    im 
Rahmen  ihrer  Gliedhaftigkeit  richte  Ganz- 

heil    ist     Dicht    als    /u.-ammemtcllung    \  011 
Einzelnen,  am  wenigsten  von  stofflichen 
Einzelstucken  möglich;  Gesell  ehalt  in  ihrer 
Ganzheil  ist  keine  Btoffliohe,  sondern  allein 
eine  gei  1  ige  Ganzheit  I  Die  Form  aller 

en  I  lanzheit  aber  1  I :  geistige  I  remein- 
Behalt  zu  sein.  (Bei  piele  für  geistige 
Gemeinschaft      ind  1    1  reund  ohaft,    Liebe; 
Lehrer        Schüler;  Mutter        Kind ;  Schöpfer 

Kritiker;  Kfln  tler       Zuhörer).     In  der 
Gemeinschaft   sind  die  Einzelnen 

nicht    vorher  (vor   ihrer   Teilnahme   an   dem 
■   der  Gemein  ichaft  1  schon  da  leibe, 

ie  in  der  Gemeinschaft  und,  ja   is 
d  vor  ihrem  Gliedsein  in  der  Gemein- 

schaft  Oberhaupt   nicht,    londern   erst    im 
Gliedwerden    erlangen    sie    die    betreffende 

Q  .alitat,  weiche  zur  Gemeinses 
teilnähme  gehört    /..  B.  erlangt  die  .Mutter Mütterlich 
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Gliedwerdens  in  der  geistigen  Gemeinschaft 
Mutter  —  Kind,  „Gemeinschaft"  ist  auf solche  Weise  ein  Ueberindividuelles  und 
Primäres. 

Diese  Einsicht  1.  in  die  absolut  ganz- 
heitliche, 2.  vorherrschend  geistige  Natur 

der  Gesellschaft,  3.  in  die  absolut  gliedhafte 
Natur  der  Einzelnen  ist  nach  universalisti- 

scher Auffassung  die  Voraussetzung  jeder  ins 
Besondere  herabsteigenden  Begriffsbildung 
in  der  Gesellschaftslehre  und  insbesondere 

auch  der  Begriffsbestimmung  jener  Erschei- 
nung, die  individualistisch  „Klasse"  heißt. Der  weitere  Fortschritt  zu  unserem 

Problem  wird  nun  durch  folgende  Ueber- 
legung  gegeben.  Die  Gesellschaft  ist  nicht 
nur  eine  geistige  Gemeinschaft,  sondern  auch 
eine  handelnde  Gemeinschaft.  (Oder  wie  man 
sie  zum  Unterschied  von  der  geistigen  auch 
nennen  könnte,  werkmäßige  „Genossen- 

schaft".) Das  beweisen  Erscheinungen  wie 
etwa:  „Gewerkschaft",  „Fabrikbetrieb", 
„Kartell",  „politische  Partei",  welche  alle 
gemeinsames  Handeln  in  sich  schließen. 
Es  gibt  zweifellos  handelnde  Gemeinschaften. 
Ist  aber  das  Geistige  das  Erste  der  Gesell- 

schaft, alles  andere  nur  abgeleitet,  so  gilt 
der  Satz:  Alle  handelnden  Gemeinschaften 
müssen  sich  auf  geistige  Gemeinschaften 
gründen. 

Der  Begriff  von  Stand  und  „Klasse"  er- 
gibt sich  auf  Grund  des  bisherigen  in  fol- 

gender Weise:  Nach  universalistischer  Auf- 
fassung sind  die  mit  Stand  und  Klasse  be- 

zeichneten Tatsachen  eine  Erscheinung  im 
Umkreis  des  Handelns,  die  nicht  unmittel- 

bar dem  Geistigen  selbst  angehört.  Das 
Wesen  der  geistigen  Gemeinschaf- 

ten aber  wie  der  davon  abgeleiteten 
Gruppen  des  Handelns  oder  der 
„Stände",  „Klassen"  ist:  Glied  der 
geistigen  Gesamtganzheit,  der  Ge- 

sellschaft, zu  sein  (die  organische  Glied- 
lichkeit  ist  das  Wesentliche,  die  weitere  Be- 

griffsbestimmung s.  unten  S.  696).  Der 
Bestand,  die  geschichtliche  Tatsächlichkeit 
von  Stand  oder  „Klasse"  ist  daher  selbst 
nichts  Ursprüngliches  (Primäres),  sondern 
etwas  Vermitteltes,  Abgeleitetes.  Die 
Stände  jeder  Zeit  und  Gesellschaft  sind,  uni- 

versalistisch gesehen,  nach  Maßgabe  der 
geistigen  Gemeinschaften,  auf  welche  sie 
aufgebaut  sind,  verschieden  —  nicht  aber 
umgekehrt  die  Gemeinschaften  nach  Maß- 

gabe jener  Gruppen  des  Handelns,  die  man 
„Klassen"  nennt. 

Wenn  die  als  Stand  („Klasse")  bezeich- 
nete Erscheinung  dem  Bereiche  des  Handelns 

angehört,  so  ist  für  den  Universalisten  eine 
Erkenntnis  der  Natur  und  Einteilung  des 
Handelns  notwendig. 

4.  Wesen  und  Einteilung  des  Handelns. 
Das  Wesen  des  Handelns  liegt  vorerst  darin, 

dem  Geistigen  zu  dienen.  Wirtschaftliches 
Handeln  z.  B.  („die  Wirtschaft")  dient,  in- 

dem sie  die  Mittel  für  die  Ziele  bestimmt; 
wenn  z.  B.  eine  Kirche,  ein  Schauspiel- 

haus, eine  Tonhalle  gebaut  wird,  wirt- 
schaftet man  um  höherer  geistiger  Ziele 

willen,   dient  man  diesen  Zielen. 
Dennoch  hat  das  Handeln  auch  noch  eine 

andere  Natur.  An  ihm  entfaltet  sich  das 
Geistige:  Am  Handeln  des  Organisators,  des 
Politikers,  des  Staatsmannes  entfaltet  sich  zu- 

gleich jene  geistig-sittliche  Welt,  um  deren 
Verwirklichung  willen  er  handelt.  Am  deut- 

lichsten zeigt  dies  das  Beispiel  des  Kriegers. 
Tapferkeit,  Heldenmut  kann  sich  nur  dar- 

stellen im  wirklichen  Kampfe.  Einerseits 
ist  Kämpfen  als  Mittel  für  Ziele  (z.  B.  für 
den  Schutz  von  Hof  und  Herd)  rein  dienend 
und  insoweit  schreiben  wir  ihm  einen  wirt- 

schaftlichen Charakter  zu ;  andererseits  ist  der 
Kampf  zugleich  die  Entfaltung  des  geistigen 
Wesens  und  der  sittlichen  Tugenden,  die 
in  Heldenmut,  Kühnheit,  Aufopferung, 
Kraftanstrengung  gelegen  sind.  Von  der 
dienenden  Seite  her  ist  alles  Handeln  ledig- 

lich und  schlechthin  abgeleitet  (sekundär), 
kein  selbständiger  Faktor  des  Gesellschafts- 

ganges und  der  Geschichte;  nach  Maßgabe 
seiner  entfaltenden  Eigenschaft  ist  es  ein 
mitschaffendes,  ein  das  Geistige  mit  auf- 

bauendes Element,  eine  dem  Geistigen  gleich- 
sam Grundmachende  Kraft. 

Nach  diesen  Eigenschaften  richtet  sich 
auch  die  Einteilung  des  Handelns,  die  wir  in 
größter  Kürze  folgendermaßen  vornehmen 
können: 

a)  Das  Handeln  als  „System  von 
Mitteln  für  Ziele"  (Wirtschaft). 

b)  Das  Hilfshandeln,  ein  Handeln, 
welches  die  Vollzugsbedingung  einer  geistigen 
Gemeinschaft  herstellt  und  in  dieser  z.  T. 
die  geistige  Gemeinschaft  selbst  aufbaut. 
Wir  unterscheiden:  1.  die  Mitteilung 

(Sprache),  welche  die  Erfüllung  geistiger  Ver- 
gemeinschaftungsvorgänge in  sich  schließt; 

2.  die  Veranstaltung  oder  Organisation, 
welche  auf  die  Wiederkehr  solcher  Vorgänge 
durch  Vorkehrungen  geht  (s.  den  Art. 

„Organisation"), 
c)  das  Hilfshandeln  höherer  Ord- 

nung: Politik  und  Krieg,  welches  auf  die 

Herstellung  der  organisatorischen  Bedin- 
gungen, der  Gesamtveranstaltung  des  Lebens 

geht. 
Diese  Einteilung  des  Handelns  gilt  es  nun 

für  unseren  Zweck   fruchtbar    zu    machen. 

5.  Der  Begriff  der  Klasse  führt  zum 

Begriff  des  Standes.  Fassen  wir  alle  bis- 
herigen Bestimmungen  zusammen,  so  ist 

die  mit  Klasse  oder  Stand  bezeichnete  Er- scheinung 

a)  ein  Gebilde  des  Handelns,  jedoch  nur 

b)  in  dem  Maße,  wie  geistige  Gemein- 
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Schäften  hinter  ihm  stehen  oder  in  ihm  sich 
entfalten,  es  also  von  den  Gemeinschaften 

abgeleitet  ist.  „Stand",  ..Klasse"  ist 
zwar  ein  Gebilde  lies  Bandeins,  grfindel  aber 
im  Geistigen  der'  Gesellschaft,  wie  alles 
Handeln, 

e)  Von  des  angeführten  Arten  des  Han- 
delns bildet  den  Stand  oder  die  Klasse  nicht 

unmittelbar  das  mittelbeschaffende  Handeln 

Belbel  (die  Wirtschaft),  noch  die  Mitteilung, 
noch  das  Hilfshandeln  höherer  Ordnung, 
sondern:  Stand  entspringt  erst  aus  all 
diesem  Handeln  als  einem  gleichgerich- 

teten.    Das  ergibt: 
1.  Eine   ungewollte   und   unorganisierte 

bartigkeit  oder  Gleichgerichtetheit  des 
Handelns, 

(Z  B.  Unorganisierte  Systeme  des  Handelns 
•der  Art:  gleichartiger  aber  unorgani- 

sierter Beruf,  gleicher  aber  unorganisierter 
!;.  •  i;  gl  che  Vorbedingungen  für  Handeln 
durch  Bildung,  Religion;  durch  Lebcnsver- 
hSltnisse  und  Abstammung  [Familie  usw.]). 

2.  Die  Erscheinung  der  Organisiertheit 
gleichgerichtet)  Ins  oder  das  Bünd- 

<  umfaßt:   Gewerkvereine,   Kartelle,  In- 
teressenvertretungen   wie    vor    allem    auch 

•  jationen  jeder  Art). 
3.  Das  Handeln  der  Bündnisse  selbst: 

das  wir  oben  als  Politik  und  Krieg  be- 
stimmten. Erst  dadurch,  daß  das  1  landein 

ein  •  \  wird  der  Stand,  wird 
die  Klasse   zur  ausgeborenen  Erscheinung, 

CUT  handelnden  Klas.-e,  der  Stand  zum 
lelnd en  Stand,  zur  sozial  wirksamen 

Gruppe. 
mil  naher  Im  •.'rundeten  Er- 

.     E  and    (Klasse)    dem    Be- 
Handell  •  I    und  mit  der 

■  Arten  und  der  Einteilung 
Erkennti]  i  ii  ani- 

sier.  iQndet    —   Bündnis), 
bah  d   alle  Vorbedingungen    von Mit. 

r  schon  oben 
oben 

Auf;  aber   dii 
daß  Gruppierung  von 

•  Her      -ehleehl- 
•   Gesell* 

olehe  • 
■  orkommt, 

:,er  und  Entfaltung  ■ 

1  t  H  - 

handelnde 
ihvil heb; 

die  Gesamtheit  de*  Hai 

eUschaft 

Die  handelnde  Gruppe,  als  iso- 
lierte gesehen  (für  sich  gesehen) 

heißt  Klasse  —  Klasse  im  individualisti- 
schen und  marxistischen  Sinn  (wie  oben 

S.  693f.  entwickelt).  Die  handelnde 
Gruppe  in  ihrem  Organcharakter 
betrachtet,  d.  h.  als  Glied  des  Gesamt- 
handeln«  der  Gesellschaft  und  des  Gesamt- 
geistigen  gesehen,  aus  dem  das  Handeln 
abgeleitet  ist,  heißt  Stand.  „Stand"  ist 
der  universalistische,  „Klasse"  der  indivi- 

dualistische Begriff  der  Gruppierung  der 
Handelnden:  der  individualistische  erkennt 

das  Geistige  als  primär  in  ihr  nicht  an  und  ver- 
selbständigt das  Handeln  wie  die  handeln- 

den Einzelnen;  der  universalistische  faßt  das 
Handeln  als  Ausdruck  geistiger  Ganzheit. 
Sofern  im  Stand  ein  Handeln  vorkommt, 
kann  es  nur  Ausdruck  eines  Geistigen  sein,  nur 
in  einem  Geistigen  gründen. 

Den  Stand  in  seiner  Eigenschaft  als  or- 
ganisierten, etwa  gleich  einer  Zunft,  einer 

Gesamtgewerkschart,  wollen  wir  „zünftigen 
Stand"  nennen.  Die  zünftigen  Stände  kann 
man  nach  wagrechter  und  senkrechter  Rich- 

tung einteilen.  Senkrecht  ergibt  sich  der 
Stufenbau  nach  Kamrklassen  oder  „Standes- 

stufen-' (z.  B.  Ungelernte,  Gelernte,  Quali- 
fizierte, Werkmeister,  oder:  Mannschaft, 

Unteroffiziere,  Offiziere);  wagrecht  ergibt 
sich  die  Zusammenfassung  gleicher  Stufen 
(Kangklassen)  bei  verschiedenen  Ständen 

zur  „Standesgruppe".  (Z.  B.  bilden  König, 
Papst,  Präsident  des  Freistaates  als  Ober- 

häupter eine  gleichartige  Gruppe.) 

Das  Handeln  des  Standes  (wie  jeder  or- 
ganisierten Gruppe  /.  B.  auch  der  Partei) 

nach  außen  hin.  nennen  wir  Politik,  die  in 
einem  auf  di   ganisatorischen  Bedingungen 
des  eigenen  und  des  staatlichen  L<  bens  gehen- 

den   Handeln   besteht  (vgL  den   Art.  „Sozio- 

Hie  rechtlichen  Unterschiede  .  vi    cht  o 
Liehen    Gruppen    können    dagt   en    nicht 

wie   dies   mei  i   geschieht,    zum  Uerkmale  der 

Trennung  von  „Klasse"  und  „Stand"  gemacht 
werden,   etwa   so,   daß  Stand  das  rechtlich  or- 

6    da-  Ulm!  I  iis 

Lheiten.    Wesenhaft  ist    um   der   Of- 
ens oder  der  individualistische  Charakter 

Gruppen.     Die   bewußt-organische    Auf« . 
liehet   i  indes,  die  bewußt« 
individuall  ing    cur  Nichtoi 

Allgemein die    Erscheinui 

zur  .  on"   '  i  gL    du  Mfl   Art ).    — 
che   und  •  ade 

..  und  Beruft- 

■  k",  „Arbi  iter  und    '  i  frag«  u", 

■    . 

Hon"  u.  dgl. 
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II.    Die    Standesbildung.      Der    Stand  als 
Teilganzes  der  Gesellschaft. 

Die  theoretische  Frage  des  Entstehungs- 
grundes der  Stände  ist  im  individua- 

listischen Sinne  durch  den  oben  (S.  693  tf.) 
entwickelten  Begriff  der  Klassen  als  primär 

•wirtschaftlicher  Erscheinung  bereits  ent- 
schieden. Bündig  sagt  dies  Marx  im  „Elend 

der  Philosophie"  (S.  101):  „Die  Handmühle 
ergibt  eine  Gesellschaft  mit  Feudalherren; 
die  Dampfmühle  eine  Gesellschaft  mit  in- 

dustriellen Kapitalisten."  Alt-  und  Neu- 
marxisten, so  Engels,  Kautsky,  Loria,  haben 

denn  auch  den  Tod  Christi  auf  Golgatha  und 
das  ganze  Christentum,  den  Kampf  der 
Weifen  und  Ghibellmen,  die  Kreuzzüge,  die 
Reformation,  die  französische  Revolution 

auf  wirtschaftliche  Klassengegensätze  Zu- 
rückgeführt. 

Klassenbildung  im  individualistischen 
Sinne  ist  also  der  Ausdruck  des  jeweiligen 
Zusammenstellungsgrundes  der  Individuen 
zu  Gruppen  gleicher  Art.  Im  marxistischen 
Sinne  kann  dieser  Summierungsgrund  pri- 

mär nur  die  Wirtschaft  sein,  im  individua- 
listischen Sinne  jedentalls  nur  ein  äußerer 

Grund  —  daher  zuletzt  ebenfalls  nur  die 
Wirtschaft. 

Auch  abgesehen  vom  Klassenbegriff  selbst 
fordert  der  Grundgedanke  der  materiali- 

stischen Geschichtslehre,  wonach  die  Wirt- 
schaft das  Erste  der  Gesellschaft  (ihr  „Unter- 

bau") ist,  und  dieses  Erste  wieder  ein  Ma- 
terielles, das  nach  mechanischen  Natur- 

gesetzen wirke,  daß  die  Klassenbildung  eine 
rein  wirtschaftsgesetzliche  sei,  wie  sich  denn 
auch  die  klassenlose  Gesellschaft  der  kom- 

munistischen Zukunft  auf  diesem  Wege 
von  selbst  bilde. 

Dieser  Gedankengang  ist  in  sich  streng 
folgerichtig  aber  darum  nicht  weniger  wider- 

sinnig. Wenn  die  Wirtschaft  nicht 
ein  Geistiges,  u.  zw.  als  Führendes, 
in  sich  hätte, könnte  ihr  überhaupt 
die  Fähigkeit  zur  Gruppierung 

gleichartigen  Handelns  („Klassen"- 
bildung)  nicht  zukommen!  Oder  be- 

deutet die  rein  technisch-stoffliche  Frage,  ob 
einige  mit  roter  Farbe  andere  mit  schwarzer 
Erde  hantieren  an  sich  etwas  für  die  Klassen- 

gliederung? Es  kann  doch  stets  erst  das 
Geistige  dafür  in  Betracht  kommen,  das 
z.  B.  in  Handarbeit  und  Maschinenarbeit,  in 
der  Abhängigkeit  und  Selbständigkeit  liegt! 
Und  dieses  Geistige  selbst  muß  sich  wieder 
von  höherem  Geistigen  ableiten.  Wirt- 

schaft ist  kein  „Unterbau",  kein  me- 
chanisches Substrat  für  Geistiges,  weil  sie 

vielmehr  erst  als  dessen  Diener  und  Ausdruck 

überhaupt  wirklich  werden  kann!  Wirt- 
schaft kann  z.  B.  nicht  „Unterbau"  von 

Recht  sein,  weil  sie  als  das  absolut  Dienende 

Recht  schon  voraussetzt,  weil  sie  von  Recht 
ebenso  wie  von  Sittlichkeit,  Religion,  Vita- 

lität als  ihren  Zielen  erst  Dasein  und  Form 
empfängt;  Wirtschaft  an  sich  kann 
ebenso  auch  keine  Klassen  (Stände) 
bilden  und  deren  „Unterbau"  sein, 
weil  vielmehr  die,,  Klasse"  (d.  h.  ihr  geistiger 
Grund)  sich  erst  in  der  Wirtschaft  ausdrückt; 
und  noch  weiter  zurück:  weil  ein  Geistiges 
sich  in  tausendfältigem  Handeln  —  darunter 
auch  wirtschaftlichem  Handeln  —  darstellt, 
nämlich  in  organischer  Gruppierung,  d.  h. 
Standes-  („klassen")mäßig. 

Es  sei  erlaubt,  diesen  schwierigen  Ge- 
danken nochmals  in  einer  spezielleren  For- 

mulierung auszudrücken:  Nicht  aus  der 
Erzeugungsweise  und  Arbeitsteilung 
entsteht  der  Stand  (genauer:  das,  was 
nach  individualistischer  Auffassung  Klasse, 
nach  universalistischer  Stand  ist);  sondern: 
Geist  und  Richtung  des  Lebens  führen  zu 
einer  bestimmten  Wirtschafts-  und  Arbeits- 

weise; diese  ist  darum  erst  in  abgeleiteter 
Eigenschaft  selbst  Voraussetzung  für  Grup- 

pierungen gleichartigen  Handelns  (für 

„klassenmäßige",  „ständische  Gruppie- 
rungen"). 

Nie  ist  etwas  Verkehrteres  behauptet  wor- 
den als  dieser  angebliche  Kausalzusammen- 

hang zwischen  „gesellschaftlichem  Unter- 
bau" und  „Ueberbau",  da  dasjenige,  was 

für  sich  nicht  einmal  gedachterweise  mög- 
lich ist  —  die  Wirtschaft  —  auch  keine  selb- 

ständige Ursache,  geschweige  denn  das  ab- 
solute Prius  sein  kann.  Aber  dieser  Gedanke 

spielt  nicht  nur  in  der  gesamten  Soziologie 
sondern  auch  in  der  gesamten  modernen  Ge- 

schichtsschreibung unbewußt  eine  größere 
Rolle,  als  man  denkt  —  eine  herrschende ! 

Auch  der  —  uns  gleichfalls  schon  be- 
kannte Marxische  und  individualistische  — 

Gedanke  der  Bildung  der  „Klassen"  durch 
Unterwerfung  und  Unterdrückung,  wie  über- 

haupt der  Gedanke  des  grundsätzlichen 
Gegensatzes  der  Klassen,  der  Gedanke  des 

Kampfes  in  diesem  Gegensatze  als  konsti- 
tutiver, als  positiver  Erscheinung  jeder  ge- 

schichtlichen Gesellschaft  —  das  alles  ist 
von  Grund  auf  verirrt.  Durch  Unterdrückung 
wird  Gesellschaft  zerstört,  nicht  geschaffen  1 
Der  Unterschied  der  Stände  ist  vielmehr 
seinem  Wesen  nach  ein  gesunder,  organischer, 
wesensgemäßer,  der  auf  Ergänzung  angelegt 
ist,  nicht  auf  Kampf  noch  Gegensatz.  Kampf 
ist  hier  Entartung,  Krankheit.  Stand  oder 
„Klasse"  kann  daher  nie  wesenhaft  durch 
Unterdrückung  entstehen  noch  bestehen,  die 
Geschichte  nicht  durch  sie  bestimmt  sein. 

(Weiteres  darüber  sogleich  unten  S.  698. 1 
Es  ist  hier  der  Ort,  mit  einer  Ueberschan 

über  die  Irrtümer  Marxens  und  des  Indi- 

vidualismus im  Lehrstück  von  der  „Klasse" 
die   vorstehende  Auseinandersetzung   abzu- 
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schließen,  wobei  der  zuletzt  berührte  Punkt 
noch  eine  genauere  Behandlang  finden  mag. 

AU  dei  BTBtfl  Irrtum  Marxens  und  des  In- 
dividualismus Beigte  sieh  uns,  daß  die  Klasse 

auf   die   Wirtschalt    gegründet,  Wirtschaft    daher 
die  „primäre  Ursache  der  Klasse  sei  —  statt 
auf  die  gesamte  Geistigkeil  einer  Zeil  und  einer 
Gesellschaft  Wirtschaft  ist  nur  als  ein  Teilgebiet 
des  Handelns  zu  verstehen;  das  Bändeln  über- 

haupt, im  besonderen  «las  wirtschaftliehe  ist  auf 
seinen  geistigen  Grand  zurückzuführen.  Das 
Wirtschaftliche  kann  schon  darum,  daß  es 
Mittel    für    die    obersten   Ziele    des    Lehens,    nur 
dienend,  nicht  schöpferisch  ist,  niemals  eine 
primäre  Rolle  spielen,  Die  geistigen  Gemein- 

schaften, welche  die  Gesellschaft  als  Lrstes  und 

ursprüngliches  ausmachen  und  aufbauen,  stellen 
hinter  allem  Handeln,  hinter  dem  wirtschaft- 

licher „Klassen"  sowohl  wie  auch  anderer 

,,Kla- Binen  zweiten  Grnndirrtnm  Marxens  wie 
aller  Individualisten  erkannten  wir  darin,  daß 
Klasse  eine  Stimulierung  Einzelner  sei,  was 
wieder  voraussetzt,  daü  der  Einzelne  selbster- 
zeuglich  (autark)  eine  eigene  Realität  darstelle. 
Das  letztere  ist  falsch,  daher  notwendig  auch 

. 

  Bin   dritter  Grnndirrtum  eng 
zusammen.     Wenn  die  Klasse  'ine  Summierung 

Lner  i-t.   dann  i-t   e-   verständlich,   daß  sie 

durch  VerkürziiDL'  (Unterwerfung)  der  einen  und 
dar  anderen  sich  bilden  könne, 

dauernd  z  .  and  dabei  sogar  ein  auf- 
bauendes    Element     in    der    Gesellschaft    zu 

sein  vermagl  (a.   B.:   Spartaner  und  Heloten 
Lbsolntet  Herrschaft  der  ersteren, 

absoluter    Unterdrückung    der    letzteren    eine 
■■    bilden),      wie   denn   Maechiavelli, 

mit  dem  Marx  hier  übereinkommt,  in  der  Unter- 
en d>-r  G   Uschafl  sieht.     Die 

•■nt.il:     .Nur    nach 

Mai.  n   Vergemei nsohaf- 
ellschaft,    nach    Maß- 

nterdrückung    und    Unter- 
\  i-rarmi    die   geistige 

ellschaft     ser- 
■  meint    nnd    ihr    mit    der 

§■   aii<h   all-'    G  rund  läge ',.    Sklavenhalter,  die 
•    zu    tierischen    Gi 

n,  berauben  sich  der  gei- 

iiafi   unter 

bal- 

■ 

kam:  lachte 
ingee  und  der  Entfall  ,11- 

'  .rx   und   di  meinen, 
•■>•     und 

nie- 

mals   dur  und 
.    i •  f  o  l  t 

Besonderheit  ui 
gründe  liegender 

Rahmen  des  Gesellschaftsganzen  kommt!  Auch 
Herz  und  Lunge  entstehen  und  bestehen  nicht 
eist,  weil  sie  krank  werden  und  weh  tun  und 

dadurch  in  „Gegensatz"  und  „Kampf"  mit  dem 
Organismus  kommen,  sondern  in  demselben 
Maße  vergehen  sie;  und  die  Stadt  besteht  nicht, 
weil  ihre  Häuser  niederbrennen,  die  Gesellschaft 
und  Geschichte  nicht  durch  die  Kämpfe  der Klassen. 

Wie  ausl  allem  Bisherigen  hervorgeht, 
muß  die  Frage  nach  der  Entstehung 
und  Grundlage  dessen,  was  man  indivi- 

dualistisch Klasse,  universalistisch  Stand 
nennt,  im  universalistischen  Sinne  lauten: 
Welche  geistigen  Gemeinschaften 
sind  die  Grundlage  für  die  han- 

delnden Stände?  Es  liegt  hier  schon 

in  der  Fragestellung:  daß  die  Idee  und  Ideen- 
bewegung die  Standesbildung  in  der  Ge- 

schichte beherrsche.  Ich  habe  diese  Frage 

in  meinem  Buche  „Der  wahre  Staat"  (Lpz. 
1921)  ausführlich  behandelt  und  muß  hier 
darauf  verweisen.  Meine  Untersuchungen 
führten  zur  folgenden  allgemeinen  Gliede- 

rung der  Stände:  1.  Die  Handarbeiter,  die 
auf  einer  sinnlich-vitalen  Geistigkeit  grün- 

den; 2.  die  höheren  Arbeiter,  die,  als  Kunst- 
werker und  niedere  geistige  Arbeiter  unter- 
geteilt, bereits  stufenweise  an  einem  jeweils 

höheren  geistigen  Leben  teilnehmen;  3.  die 
Wirtschaftslührer,  die,  obzwar  geistig  meist 
nur  im  Bereiche  der  Hand-  und  Kunstwerker 
bleibend,  doch  wirtschaftlich-organisatorisch 
ein  schöpferisches  Wesen  entfalten;  4.  die 
St  aatsfü  lirer,  deren  schöpferische  Kraft  in 
ihren  sittlich-organisatorischen  Taten  liegt 
und  denen  sich  die  Führer  der  Kirche  und 

des  Kriegswesens  beigesellen;  5.  endlich  die 
rein    Schöpferischen    Menschen,    die    Weisen, 
der  eigentliche  und  höhere  Lehrstand,  dessen 
Schöpfungen  die  Welt  bestimmen.  Diese 
Schöpfungen  werden  zuerst  von  einem  ver- 

mittelnden Dachschöpferischen  höheren  gei- 
n   Stand   weitergegeben  und  aufbewahrt 

(▼gl    Wahrer  Staat,  S.  209ft). 

Treten  wir  in  die  Betrachtung  der 
■  (haften  des  Standes  ala  einet  Teil- 

ganxen  der  Gesellschaft  ein,  so  ergibt  lioh 
folgend«  . 

Eine    Grundtatsache,    ein    Grund 
alle-    Stil  ist    die  ra  Qgordn  U  D 

mäßige   Schichtung  in  höhere  und  nie- 
dere.   Aueh  wenn  die    tandisohen  Erschei- 

•  o  individuali iti  ob  all  ,,  Kia   e"  refaßt 
werden,  gilt   dii   '      <  •• 

l  >ie  iüe    Rangordnung   jenef 
. or  allem,  die  uni  die  l. 

mzi  n  der lUchaft  offenbart. 

r  rai 
Aufbau  der  Stande  (bzw.  selbst  der./Kla    enM 
im    individualistischen    Sinne  |  |  tz: 
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daß  jeder  niedere  Stand  geistig  im  jeweils 
höheren  befaßt  ist  (z.  B.  die  Mannschaft 
im  Offizier,  der  Priester  im  Bischof,  der 
Arbeiter  im  Ingenieur  und  Unternehmer). 
Daraus  folgt:  daß  der  niedere  Stand 
geistig  vom  jeweils  höheren  geführt  werde 
—  dies  nach  dem  weiteren  Lebensge- 

setz aller  geistigen  Gemeinschaft,  das  man 
so  fassen  kann:  „Unterordnung  des  geistig 

Niederen  unter  das  geistig  Höhere"  (s.  der 
"Wahre  Staat,  S.  220).  Daher  auch  für  den  uni- versalistischen Charakter  der  Stände  weiter- 

hin gilt:  Nur  sofern  die  unteren  Stände  an 
den  höchsten  geistigen  Gütern  der  geistig 
führenden  Stände  in  ihrer  Weise  Anteil 
nehmen,  sind  sie  Stände  im  wesenhaften 
Sinne—  wenn  nicht,  sind  sie  Abgestorbenes, 
sind  sie  Fremdkörper  in  der  Gesellschaft, 
abgesonderte  Sklavenhaufen  (der  Wahre 
Staat,  S.  238). 

Dies  führt  endlich  zu  einer  anderen 

Grundeigenschaft  des  Standes,  die  wir  Stell- 
vertretung und  wechselseitige  Durchdrin- 

gung der  Stände  nennen  können.  Dem  Be- 
griffe des  Standes  nach  gilt  der  Satz:  Jeder 

Stand  ist  in  gewissem  Maße  auch  der  andere 
Stand.  So  wenn  der  Bürger  zum  Schwerte 
greift  (allgemeine  Wehrpflicht!),  alle  Stände 
zur  gemeinsamen  Urne  schreiten  (politischer 
Stand)  oder  in  der  wirtschaftlichen  Gliede- 

rung eine  Umstellung,  ein  Wechsel  der  Ver- 
richtungen eintritt  (vgl.  Wahrer  Staat, 

S.  238 ff.,  Fundament  der  VwL,  2.  Aufl.,  1921, 
S.  108  ff.  über  die  Vertretbarkeit  aller  Lei- 

stungen). Die  Stellvertretung  oder  Durch- 
dringung der  Stände  liegt  aber  nur  in  ihrer 

Hinordnung  aufeinander  beschlossen,  sie  be- 
ruht gerade  auf  ihrer  Ungleichheit  (aber  or- 

ganischen, korrelativen  Ungleichheit),  keines- 
wegs darf  sie  individualistisch  zu  einer  atom- 

haften Gleichheit  der  Standesträger,  einer 
„klassenlosen"  Natur  der  Gesellschaft  um- 

gedeutet werden. 

III.  Lehrgeschichtlicher  Umriß. 

Als  Ergänzung  zur  vorstehenden  theo- 
retischen Begriffsentwicklung,  welche  der 

lehrgeschichtlichen  Bezugnahme  mehrfach 
nicht  entbehren  konnte,  möge  folgende 
kurze  Bescheidung  über  die  Lehrgeschichte 
unseres   Begriffes    dienen. 

Der  Begriff  des  Standes  ist  ein  ur- 
altes Lehrgut  aller  staatswissenschaftlichen 

Besinnung. 
Schon  in  der  urältesten  Staats-  und  Sitten- 

ehre universalistischer  Art  wird  der  Begriff 
des  Standes  in  einer  unserer  obigen  Fassung 
entsprechenden  Art  entwickelt.  Zuerst  in 
den  altindischen  Upanischaden  (vgl.  Deu- 
ßen,  Sechzig  Upanishads,  3.  Aufl.,  Lpz.  1921, 
Brihaduranyaka-Upanishad,  1,  4,  11  ff.;  ebda. 

5,  14;  Chändogya-Upanishad  8,  14  und  15; 
derselbe,  Vier  philosophische  Texte  des 
Mahabhiiratam,  Lpz.  1906,  Mokshadarma 
188,  10—16;  derselbe,  Der  Gesang  des  Hei- 

ligen (Bhagavadgita),  Lpz.  1911,  XVIII,  41 bis  95). 

In  der  Bhagavadgita  (a.  a.  0.  41-45)  heißt  es: 
„Die  Aufgaben  der  Brahmanen,  Kshatriyas 

[Krieger],  Vaicyas  [Bürger]  und  Cüdras  [Knechte] 
sind  unterschieden  nach  den  in  ihrer  Natur- 

anlage hervortretenden  Gunas  (Kräften). 
Ruhe,  Bezähmung,  Askese,  Reinheit,  Geduld 

und  Rechtschaffenheit,  Wissen,  Wissenschaft 
und  positiver  Standpunkt,  das  ist  die  aus  seiner 
Natur  entspringende  Aufgabe  des  Brahmanen. 

Heldenmut,  Energie,  Standhaftigkeit,  Tüch- 
tigkeit und  Ausharren  im  Kampfe,  Freigebig- 

keit und  Herrschermacht,  das  ist  die  aus  seiner 
Natur  entspringende  Aufgabe  des  Kshatriya. 

Ackerbau,  Viehzucht  und  Handel  ist  die  aus 
seiner  Natur  entspringende  Aufgabe  des  Vaieya; 
die  Aufgabe  des  Oüdra,  wie  sie  seiner  Natur  ent- 

springt [man  denke  an  die  Rassenunterschiede  in 
Indien!],  besteht  im  Dienen. 

Die  Vollendung  erreicht  der  Mensch,  indem  er 
sich  an  der  ihm  gewordenen  Aufgabe  erfreut; 
wie  er  durch  die  Freude  an  seiner  Aufgabe  zur 

Vollendung  gelangt,  das  vernimm." 
Verwandtes  in  den  Sprüchen  des  Kung- 

futse  (vgl.  Kungfutse,  Gespräche,  deutsch 
v.  Wilhelm,  Jena  1910  z.  B.  II,  3;  XII, 
19;  XX,  3;  XIII,  2;  XII,  22);  de  Groot, 
Universismus,    Lpz.    1919. 

Piaton  läßt  in  seinem  „Staat"  (415  St.) 
Sokrates  sageu.  „Ihr  seid  .  .  .  zwar  alle  .  .  . 
Brüder  untereinander,  aber  der  Gott,  der 
euch  bildete,  hat  denen  unter  euch,  die  zum 
Herrschen  berufen  sind,  bei  ihrer  Geburt 
Gold  beigemischt  .  .  .,  den  Beihelfern  [Krie- 

gern] aber  Silber  und  den  Ackerbauern  und 

sonstigen  Handarbeitern  Eisen  und  Erz." Dem  Herrscher-  oder  Lehrstand,  dem  Wehr- 
stand,  endlich  dem  Nährstand  entsprechen 
geistig:  löyoi,  &vubi,  hu&vftia*  Hiermit  sind 
die  Stände  (yivrj)  als  wesenhaft  geistig  be- stimmt. 

Auch  Aristoteles  bezeichnet  in  der 
„Politik"  1290  b,  40  als  Glieder  (ftöeta)  des 
Staates  die  Träger  des  Nährstaades,  die 
waffentragenden  und  die  beratenden  Bürger. 
Die  Fähigkeiten,  welche  diese  Stände  von 
ihren  Angehörigen  erfordern,  kommen  nicht 
allen  Staatsangehörigen  in  gleichem  Maße 
zu  (1291b,  1328b ff.). 

Dem  antiken  Standpunkt  folgte  jener 
der  mittelalterlichen  Scholastik  in  seiner 
Weise  nach.  Und  in  der  Neuzeit  war  es  zuerst 

wieder  die  Romantik  und  die  deutsche  nach- 

kantische  Philosophie,  welche  die  univer- 
salistische Auffassung  der  individualistisch 

durchsetzten  abendländischen  Bildung  er- 
oberten. Voran  steht  hier  Adam  Müller, 

welcher  die  Stände  als  eine  „Teilung  nicht  der 
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M.:  — >'ii  wohl  aber  der  Naturen"  (Elemente] 
I,  S.  190  der  Ausgabe  Baxa,  Wien  L922), 
begriff,  worin  er  mit  Piaton  übereinkommt 
(das  Geistige  als  Grand  der  Klasse). 
Maller  unterschied,  statt  der  platonisch- 
mittelalterlicheii  drei,  nunmehr  vier  Stände, 
indem  er  der  Dreizahl:  Geistlichkeit,  Adel, 
Bürger  den  Verkehrsstand  (=  Handel)  als  den 
vermittelnden  hinzufügte  (vgL  Elemente  1, 
120  ff.  u.  ö\). 

Am  schärfsten  ist  Adam  Müller  in  der 

Ablehnung  der  individualistischen  Klassen- 
entwicklung.     Wir  lassen   A.   .Midiers    Kritik 
des  Kapitalismus  ausfuhrlicher  folgen,  um  zu 

"..  wie  überlegen  ein  Standpunkt  ist,  der 
die  Einheit  der  Stände  (auf  Grund  der 
geistigen  Einheil  der  Gesellschaft)  als 
Grundgedanken  hat,  gegenüber  dem  Stand- 

punkt, der  die  rein  atomisierte,  d.h.klassen- 
elh  ohaft  als  Ideal  erstrebt. 

In  den  Elementen  der  S  t  aat  sk  uns  t,  ISO!) 
(Ausgabe  Baxa,  Wien  1922,  IL  Bd.,  S.  67/68) 

er:    ..Vom    Standpunkte    des    physischen 
Kapitals  ans  Beigen  sich  Land  und  Arbeit  .  .  ., 

|  ■  ü  t.   Ldam  Smith]  sie  dar- 
Ut:  da  steht  das  Land  nur  der  physischen 

Kapitalisierung  bei;  da  gibt  sich  die  Arbeit  durch 
ihre  TeUnngsJlhigkeil    nur   der   Anwendung  des 
Kapitals  hin.     Aber  da  es  ein  anderes  geistiges 
Kapital  gibt,   welches    [zwar]  im   einzelnen  und 
im  ganzen  sich   verhüllen,   verdrängen  und  be- 

.  läßt  durch  Römische  Gesetze,  allgemeines 
n  nach  Gold  und  Indien,  welches  sich 

über  kurz  oder  lang  an  seinen  Verächtern 
unfehlbar  rächt,  (reiches,  wenn  ee  hervordringt, 
die  unterdrückte  Natur  und  den  unterdrückten, 

Arbeiter    wieder    befreiet,    und 

dem  ;.  d  Leben  und  dem  \\ 'ei ie 
80  ist    das ■  m  di  -  Adam   Smith  ein  vi  r- 

p&ter,    1820,   schreibt  er  in  der 
.  .     haushält  nng      syst  Bma- 

auf     theologischer 
■ 

ie  Bemerkung  gemacht,  daß 
.  dei  Natur  eine-  Bienensi  1 1 

in  ein  tazenzahlendes 

Eapi- 
.■  :k  zerfalle,  für  irel- .'•  u  erhoben 

. 
wurdi 

■    l 

-   I      ef- 
lllier 

Kapital  Ol  •  .  ■  Arbeiter, rennt 

und 

Ein- 

■ 
ii   in 

liilirh 

'.  rbilt 

Funktionen  als  Haupt  und  Glied,  so  gewiß  sie/ 
auf  der  Natur  der  Dinge  beruhen  .  .  .  nur  Ele- 

mente, die  sich  in  toter  Absonderung  oder  Ab- 
straktion niemals  begreifen  lassen.  Sowie  näm- 

lich unter  dem  Messer  des  Anatomen  mehr  und 
mehr  das  wahre  Lebensgeheimnis,  das  geistige 
Band  entweicht,  wodurch  alle  Organe  ihren  Wert 
und  ihre  Bedeutung  erhielten,  so  würde  uns  auch 
gerade  in  dem  Maße,  als  wir  die  beiden  .Systeme 
der  Arbeit  und  des  Kapitales  strenger  vonein- 

ander absonderten  und  gründlicher  in  ihrer 
Einzelheit  übersehen  lernten,  das  wesentlichste 
Stück  der  Politik,  nämlich  der  Geist  der  Zu- 

sammensetzung dieser  beiden  Systeme  ent- weichen. 

Es  ist  unverkennbar,  daß  sich  England  in 
dem  Maße  auflöst  .  .  .  als  sich  die  beiden  Sy- 

steme, .  .  .  trennen  und  als  zwei  getrennte  Völker, 
als  ein  Volk  der  Arbeiter  und  als  ein  Volk  der 
Rentenierer  äußerlich  getrennt  darstellen.  Das 
Prinzip  der  Arbeiter  ist  das  Prinzip  des  Schaf- 

fens, des  Fortschreitens,  also  der  Liberalität;  das 
der  Rentenierer  ist  das  der  Erhaltung,  des 
Bleibens  und  der  Legitimität.  Beide  diese  Prin- 
zipe  sollen  im  Gleichgewicht  stehen,  in  jedem 
Hause,  ja,  in  jeder  Brust,  weil  in  keinem  Hanse 
und  in  keiner  Brust  Ruhe  möglich  ist  ohne  ihr 

( rleichgewicht  .  .  ." 
Wolter  stammt  aber  die  unendliche  öl  b(  r- 

legenheil  der  Romantik  gegenüber  dem 
Sozialismus  in  der  Kritik  der  kapitalistischen 
Entwicklung  zur  atomisierten  Klasse  und 
zum  Klassenkampf?  Die  Ursache  liegt 
darin,  daß  Marx  im  Grunde  selbst  Indi- 

viduali-1    war,    daher   nur    den    Yerteilungs- 
erfolg  nicht  den  Geisl  und  Grundsatz  der 
neuen  Entwicklung  anfechten  und  ihr  bloß  die 

anarchische  Utopie  der  klassenlosen  Gesell- 
schaft entgegenstellen  konnte  (vgL  Wahrer 

Staat,  S.   L59ff.). 

Eegel  tadelt   in  einem  Bruchstück  aus 
-einer  Frühzeil   „Dai    System  der  Sittlich- 

keit" (etwa  nach  1802,  's.    Hegels   Schriften 
zur  Politik,  Philos.   Bibl.,   Lpz.   1918,  hrsg. 

.    S.     WXIli,    das    l'norga- nische,  rein  Quantitative  an  dem  „hohen 
Reichtum",  d.  i.  der  Klasse  im  kapita- 
ii  1 1  oh(  n.  individualisti  ohen  sinne.  „Der 

Charakter  da  Standes  des  Erwerbes, 
daß  er  einer  organi  ohen  Anschauung  und 
der  Acht  nie:  für  ein  .  .  .  außer  ihm  ge  et/.tes 

t.dit  1 1 >•  i  Übermaß 

Reichtum]  hinweg,  und  die  Bestialität  der 
\  i  rachtung  alles  Hohen  tritl  ein"  fa,  a.  0. 1 1 .  Potenzen  der  Sittlichkeit  .  .  . 

sind  die  Stande . .  ."   jeder  Einzeh 
dadurch,  daß  er  einem  Stand  angehört, 
Allgemeines    und    hiermit    ein    wahrhi 

Indll  iduum   ..."  ii  bda. 
■  Iben  Sinne  Baader  (  Samtl.   V. 

Bd.   VI.  bilosophie,    Lpz.   I 

Von  ' 
Treitscbke,  v.  Below  und  Sombarl  al     olehe 

an- 
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strebten,  bzw.  der  individualistischen  wider- 
strebten. 

Gierke  kommt  in  seinem  „Genossenschafts- 
recht" über  den  endlosen  juristischen  Einzel- 

heiten seines  Stoffes  nicht  zur  Aufstellung  eines 
einheitlichen  Lehrstückes  vom  Wesen  des 
Standes.  Jedoch  liegt  schon  in  seiner  Auf- 

gabenstellung, den  deutschen  Körperschafts- 
begriff zu  entwickeln,  und  in  der  Gegenüber- 

stellung von  deutschrechtlicher  Körperschaft 
<=  Ganzheit)  und  römisch-rechtlicher  Anstalt 
(=  Summe  der  Einzelnen)  eine  Abweisung  des 
individualistischen  Klassenbegriffes  beschlossen. 
(Vgl.  z.  B.  Genossenschaftsrecht,  Bd.  II  S.  879  f., 
Bd.  I  S.  3:  ,,.  .  .  Genossenschaften,  welche  .  .  . 
ihren  Gliedern  gegenüber  .  .  .  Allgemeinheit 
sind  .  .  .") 

In  Treitschkes  „Politik"  (Lp.  1899)  heißt  es: „Wie  der  Staat  nicht  bestehen  kann  ohne  die 
Teilung  in  Regierende  und  Regierte,  so  die  Ge- 

sellschaft nicht  ohne  die  Gliederung  in  ver- 
schiedene Klassen"  (S.  298).  —  „Unter  Ständen 

im  engeren  Sinne  des  Wortes  versteht  man  jene 
sozialen  Gruppen,  denen  in  der  Regel  der  ein- 

zelne angehören  muß;  .  .  .  Aus  diesen  rechtlich 
Eetrennten  Ständen  entwickelt  sich  dann  eine 

•eiere  Bildung  von  Klassen,  die  rechtlich  nicht 
mehr  geschieden  sind,  wo  dem  einzelnen  durch 
Glück  und  Begabung  ein  Aufsteigen  möglich  ist. 
Rechtlich  sind  diese  Unterschiede  nicht  mehr 
definierbar  und  Halbdenker  kommen  dann  zu  der 
Meinung,  daß  es  überhaupt  keine  Klassen  mehr 

gibt"  (ebda.  S.  300). 
Sombart  sagt  in  der  neuen  Auflage  seines 

„Kapitalismus":  „Stände  sind:  auf  Lebens- 
gemeinschaft beruhende,  in  ein  Gemeinwesen 

organisch  eingegliederte  Großverbände;  Klassen 
sind:  durch  gemeinsame  Interessen  an  einem 
Wirtschaftssystem  äußerlich  zusammengehaltene, 
.  .  .  mechanisch  eingefügte  individualistische 

Großverbände."  (Der  moderne  Kapitalismus 
U/23,  1919,  S.  1091).  Ferner:  „War  der  Stand 
ein  organisches  Glied  einer  (Volks-)Gemein- 
schaft,  so  ist  die  Klasse  ein  mechanischer  Be- 

standteil einer  Gesellschaft"  (ebda  S.  1093).  — 
Diese  Scheidung  von  Klasse  und  Stand  in  indi- 

vidualistischer und  universalistischer  Richtung 
wäre  der  erste  Schritt  zur  Klarheit.  Sie  verliert 
aber  leider  an  Wert,  wenn  man  veranschlagt, 
daß  Sombart  damit  augenscheinlich  auf 

Tönnies'  Einteilung  von  „Gemeinschaft"  und 
„Gesellschaft"  fußt  („Gemeinschaft"  =  natur- 

gewachsene Verbände,  z.  B.  Familie;  „Ge- 
sellschaft" =  vertragliche  Verbände,  z.  B.  Ak- 

tiengesellschaft); eine  Einteilung,  die  im  Grunde 
die  individualistische  Wesenheit  gesellschaft- 

licher Vorgänge  geschichtlich  und  begrifflich  für 
ebenso  wirklich  hält  wie  universalistische, 
weil  sie  fälschlich  den  Unterschied  von  Indi- 

vidualismus und  Universalismus  im  politischen 
Ideal  und  in  der  Weltanschauung  sieht  statt  in 
der  Realität,  in  der  Wesenheit  des  Gesellschafts- 

baues selbst.  (Ueber  Tönnies  vgl.  noch  unten 
S.  702).  So  ist  es  verständlich,  daß  Sombart  trotz 
seiner  Einsicht  in  die  organische  Natur  des  Stan- 

des die  Klassen  —  ganz  in  Marxischer  Weise  —  als 
Wirtschaftsgruppen,  als  Gruppen,  „die  ihrer 
Idee  nach  ein  bestimmtes  Wirtschaftssystem 
vertreten",  bezeichnet  (Sozialismus  und  soziale 
Bewegung,  7.  Aufl.,  1919,  S.  1).  Er  unterscheidet 

demnach  auch  im  engsten  Anschluß  an  Engels 
vier  solcher  Klassen:  Feudalaristokratie,  Klein- 

bürgertum, Bourgeoisie,  Proletariat  (ebda.  S.  2  ff. 
und  Sombarts  Schrift  „Das  Proletariat",  1906). 

Diesen  vereinzelten  Ausnahmen  gegen- 

über ist  dagegen  die  gesamte  moderne  "So- ziologie und  Volkswirtschaftslehre  von  dem 
individualistischen  Klassenbegriff  und  zwar 
durchaus  im  marxistischen  Geiste  befangen. 
Die  nachfolgenden  Beispiele  von  Lorenz 
v.  Stein  an,  der  vor  Marx  den  individua- 

listisch-materialistischen Klassenbegriff  ent- 
wickelt, bis  zu  Max  Weber,  mögen  dies  ver- 

deutlichen. (Auf  die  französischen  Vor- 
gänger Guizot,  Mignet,  St.  Simon, 

Louis  Blanc,  aus  denen  besonders  auch 
Marx  schöpfte,   gehe  ich   dabei  nicht  ein.) 

Lorenz  v.  Stein  (vgl.  bes.  Geschichte  der 
sozialen  Bewegung  in  Frankreich,  I.  Bd.  Der 
Begriff  der  Gesellschaft  und  die  soziale  Ge- 

schichte der  Revolution  bis  zum  Jahre  1830, 
Lpz.  1850,  erste  Bearbeitg.  1842;  hier  angeführt 
nach  dem  Neudruck  München  1921)  faßte  den 
Staat  trotz  seines  Hegeltums  individualistisch 
auf  (atomistisch,  Gleichheit  als  Baugesetz),  die 
„  Gesellschaft"  dagegen  gegl  iedert,  und  zwar  in  eine 
herrschende  und  eine  abhängige  Klasse  (a.  a.  O. 
S.  4Gff.).  Das  gesamte  menschliche  Gemein- 

wesen ist  ihm  wirtschaftlich  bestimmt  als  „Ord- 
nung der  Abhängigkeit  derer,  welche  nicht  be- 

sitzen, von  denen,  welche  besit  n"  (ebda.  24). 
Demgemäß  der  Klassenbegriff:  „Jede  Abhängig- 

keit der  einen  Klasse  von  der  anderen  beruht 

auf  dem  Besitze"  (ebda.  bl).  Die  Revolution  hat 
einen  „materiellen  Grund  (99).  Kapitalb^sitz 
ist  das  Kriterium  des  Klassenunterschiedes.  „Die 
Klasse  der  Besitzenden  ist  diejenige,  welche  das 
erwerbende  Kapital  besitzt;  die  Klasse  der 
Nichtbesitzenden  diejenige,  der  die  kapital- 

lose Arbeit  zugehört.  Fassen  wir  diesen 
Zustand  fest  ins  Auge.  Er  ist  es,  der  jeder 
sozialen  Bewegung  voraufgeht;  er  ist  es,  der 
unsere  ganze  Gegenwart  beherrscht.  Er  ist  es, 
in  dem  die  Wahrheit  und  der  Widerspruch  und 
in  dem  endlich  die  große  Frage  derselben  zur  Er- 

scheinung kommt"  (S.  106,  vgl.  ferner  Begr.  des Proletariates  S.  125  f.). 
Für  Stein  ist  also  die  Klasse  eine  wirtschaft- 

liche, das  Verhältnis  der  Klasse  das  des  wirt- 
schaftlichen Gegensatzes  und  Kampfes.  Er 

erkennt  eine  selbständige  Leistung  des  „Be- 
sitzes" (Kapitals)  nicht  an  —  genau  die  Mar- 
xischen Sätze,  genau  die  Vordersätze  für  Mehr- wert und  klassenlosen  Kommunismus! 

Die  Ansichten  von  Marx  und  Engels,  die  in 
wesentlichen  Punkten  denen  Steins  folgen,  sind 
schon  oben  (S.  693  f.  und697f.)  kurz  dargestellt 
worden.  Bei  Marx  ist  es  die  Produktions-  und 
Aneignungsweise,  bei  Stein  der  Besitz,  welcher 
den  Grund  der  Klassenbildung  abgibt.  (Auf  die 
wechselnden  Fassungen  der  Lehre  bei  Marx 

und  Engels  sowie  auf  die  kunstvollen  Ausle- 
gungen der  Neumarxisten  —  Max  Adler,  Cunow u.  a.  —  kann  hier  nicht  eingegangen  werden.) 

In  individualistischer  Richtung  bewegt  sich 

auch  die  sog.  Gesellschaftslehre  von  Robert  v. 

Mohl  (Lehre  von  der  „bürgerlichen  Gesell- 
schaft" im  Gegensatz  zum  Staate).    Obwohl  das 
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wirtschaftliche  Element  bei  ihm  viel  mehr  als 
bei  Stein  zurücktritt,  ist  es  doch  ein  ursprüng- 

liches (Moni,  Geschichte  and  Literatur  der 
Staatsw.,  Erlangen  1855,  Bd.  LXVII ff.,  Enzyklo- 

pädie der  Staatsw..  2.  Aufl.,  Tübingenl872,  'JMt.i. —  Aehnlich  aber  noch  unbestimmter  Blnntschli, 
Politik,  3.  Aufl.,  Stuttgart  L876,  S.  451  ff.;  Art. 
„Kasten,  Stande.  Klassen"  im  Deutschen  Staats* 
Wörterbuch",  BluntBchli-Brater,  Bd.  5,  1860.     , 

Von  den  neueren  Soziologen  hat  Sohäfflee 

Comte  und  Spencern  Daohfolgend,  cin- 
dnrohaoa  atomistische  Stellung  eingenom- 

men    und     demgemäß     die     Klassen     er 
klärt       vergessen  wir  nicht,  daß  sie 

[die  Einzelperson]  das  A  und  0  der  Gesell- 
schaft ist"  (Abriß  der  Soziologie,  Tübingen 

1906,  S.  137).  ..Zur  Person  gehört  der  Be- 
sitz" (ebda.),  welcher  die  Grundlage  ihres 

Schaffens  und  Brauohens  bildet  (138),  daher 
auch  (allerdings  neben  Sprache,  Macht  und 
Recht  i  die  Grundlage  ihrer  Verknüpfung  oder 
Elassenbildung  (20!.,  199ff.;  vgl.  auch  „Bau 

und  Leben",  2.  Aufl.,  Bd.  I). 
In n nies  laut ,  kraft  seiner  naturreeht- 

lieh-inarxi-tiM-hen  Einstellung  den  Begriff 
der  Klasse  ganz  marxistisch,  und  vermag  sie 
durch  die  Unterscheidung  mehr  organischer, 
gewachsener  Gebilde,  die  er  „Gemein- 

schaften" nennt  (z.  B.  Familie)  von  den 
mechanisch-vertraglichen  Gebilden,  die  er 

Bllschaften"  nennt  u.  B.  Aktiengesell- 
schaft), nur  wenig  zu  mildern  (Gemeinschaft 

und  Gesellschaft,  2.  Aufl.,  1912,  S.  97 ff.;  vgl. 
oben   S.  701) 

Simmel  hat  sieh  m.  W.  über  die  Klasse 

nicht   zusammenhäir.'eiid  geäußert,   doch   ist 
ihm     ,. ,-uzialer     Kreis",     „soziale     Gruppe" 

lieh  dadurch  g<  ■•  ben,  daß  der  Eän- eum  Einzeh  ..Hand 

L908,  S.  Ina  ff.  u.  ö.), 

tischi     Eil   tellung   f.re- 
Deber  den  ruhen  Klassenbegriff 

marxistischer  Art  hat  sieh  aber  Simmel  durch 

'  g(  ii    neben    dem.    aller- 
Wirtschaft  ;otf.) 

•!t    sieht 

•aat  und   Gesellschaft   in  der 

Aufl.,   Lpz.  1921,  S.  .rwi,   den 
l  i  prung  aber  \  ornebmliofa 

in  der  ;jf.;. 
be  liild    ■■  chafts- 

• rtschL, 

iL'.    'Id..   1919 •.eht  nach 

Blut,  •  dlschaft,  nicht  nach i'rovin- 

zial-  und  .  Iden, 
'  liehe 

iften       m 

dunh    gh  und 
i,    durch  Ihn- 

-.iart  und  1 

(nler  ähnliehe  Art  der  Einfügung  in  die  Ord- 
nung der  Volkswirtschaft  und  des  Staates, 

durch  gleichen  oder  ähnlichen  Bang  in  der 
hierarchischen  Gesellschaftsordnung,  durch 
gleiche  oder  ähnliehe  Interessen  aller,..  Art 
ein  Bewußtsein  der  Zusammengehörigkeit 

haben  und  dem  Ausdruck  geben".  Die  so- 
zialen Klassen  „sind  hauptsächlich  eine  Folge 

j  der  gesellschaftlichen  Differenzierung  nach 
Beruf  und  Besitz.  Ihre  massenpsychologische 
Entstehung    beruht    auf  der   Spaltung   der 

|  genieinsamen    Gefühle,    Vorstellungen,    In- 
!  teressen  in  Sondergefühle,  -Vorstellungen, 
-interessen".     —     Zu    den     Ursachen     der 

!  Klassenbildung  rechnet  Schmoller  außer  den 
wirtschaftlichen  („Berufsteilung  und  Eigen- 

tumsverteilung") auch  die   Basse  (a.  a.  0. 
jS.  434ff.).  —  Wie  ersichtlich,  gelangt 
Schmoller  durch  Rücksichtnahme  auf  Ein- 

zelheiten verschiedenster  Art  theoretisch 
zu  keiner  klaren,  einheitlichen  Ansicht, 
doch  ist  die  primäre  Bedeutung  des 
Wirtschaftlichen  und  damit  die  individua- 

listisch-marxistische Grundeinstellung  un- 
verkennbar. 

Eine  noch  entschiedener  materialistisch 

gerichtete  Ansicht  entwickelt  Bücher,  der, 
mit  Lorenz  v.  Stein  übereinstimmend  den 

Besitzunterschied  als  das  primäre  Bildungs- 
element  der  Klassen  behandelt.  Alle  Arbeits- 
und  Berufsteilung  im  Mittelalter  und  in  der 
Neuzeit  ist  ihm  eine  Folge  von  Besitz  oder 
Psichtbesitz  und,  indem  der  Besitz  auch  die 
Erziehung  beeinflußt,  ebenso  die  Bildung 
wie  der  gesellschaftliche  Bang  (Bücher,  Ar« 
beitsgliederung  und  soziale  Klassenbildunij, 

in  „Entstehung  ihr  Vulksw.",  12.  Aufl., Tübingen  1920). 
Der  Unterschied  zwischen  Schmoller  und 

Bücher,  die  so  heftig  gegeneinander  in  Fehde 
lagen,    isl    also    im    Grunde    nur    der,    daß 
Schmoller  mehr  Marxen  folgl  (Erzeugungs- 

weise Arbeit--     und      I  lernt  teilung     als 
primäre  Ursache),  Bücher  mehr  Lorenz  v. 
stein  ii;,  ii/.  als  primäre  Dnaehe  der 

„Eis 

Schmollen]  folgt  v.  Philippovioh,  in- 
dem er  Arbeitsteilung  und  Berufsbildung  vor- 

anstellt (All-.  Volkswirtschaft*!.,  n.  Aufl., 
L916,  s.  ii?,  §  an,  i  ■        Eine  verwandt« 
Stellung    nehmen    dann    fa-t    alle    mmlenien 

dpolitiker  und  Volkswirte  ein;  die  einen 
mehr  im  Sinne  von  Stein  (Besitz),  die 

anderen  von  .Marx  (Arbeit  und  Ucrufs- 
teilui  um     nur    diese    zu     nennen, 
Herkner  (Die  Arbeiterfrage,  7.  Aufl.,  BerL 
L921,    Bd.     I,   B.     1  ff.  i    unter  den    Neueren, 
Adolf    Held  i /..'..  i   Büohei   zur 

inds,    Lpz.    L881,    B.   66811 
unter  den  Aelteren. 

1  ■  .  \  01  tehende  khine  Blütenlese  neu- 
zeitlicher Klassen  und  Klassenbildungslehren 

möge    mit    Max     Weber    be  chln    in      ein. 
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In  ihm  faßt  sich  der  Geist  des  letzten, 
noch  heute  herrschenden  Geschlechts  der 
deutschen  Wirtschaftsforscher  zusammen, 

in  ihm  vereinigt  sich  die  geschichtliche,  so- 
ziologische und  theoretische  Strömung  un- 

serer Wissenschaft,  er  ist  entschiedener  In- 
dividualist, dabei  doch  Sozialpolitiker  und 

den  Sozialisten  freund,  ^eine  Auffassung 
ist  daher  für  die  ganze  heutige  Wissenschaft 

typisch:  „Klasse"  statt  Stand;  die  Klasse als  eine  im  Grunde  wirtschaftliche  Erschei- 

nung, die  individualistischen  Voraussetzun- 
gen, der  bloße  Summierungscharakter,  der 

rein  äußerliche  wirtschaftliche  Summierungs- 
grund.  —  Und  was  für  ein  anderes  Ideal  soll 
aus  einer  solchen  Betrachtungsweise  folgen 
als  die  klassenlose  Gesellschaft? 

„  „Klassenlage"  soll  die  typische  Chance 
1.  der  Güterversorgung,  2.  der  äußeren  Lebens- 

stellung, 3.  des  inneren  Lebensschicksals  heißen, 
welche  aus  Maß  und  Art  der  Verfügungsgewalt 
(oder  des  Fehlens  solcher)  über  Güter  oder 
Leistungsqualifikationen  und  aus  der  gegebenen 
Art  ihrer  Verwertbarkeit  für  die  Erzielung  von 
Einkommen  oder  Einkünften  innerhalb  einer 
gegebenen  Wirtschaftsordnung  folgt. 

„Klasse"  soll  jede  in  einer  gleichen  Klassen- 
lage befindliche  Gruppe  von  Menschen  heißen. 

a)  Besitzklasse  soll  eine  Klasse  insoweit 
heißen,  als  Besitzunterschiede  die  Klassenlage 
primär  bestimmen. 

b)  Erwerbsklasse  soll  eine  Klasse  insoweit 
heißen,  als  die  Chancen  der  Marktverwertung 
von  Gütern  oder  Leistungen  die  Klassenlage 
primär  bestimmen. 

c)  Soziale  Klasse  soll  die  Gesamtheit  der- 
jenigen Klassenlagen  heißen,  zwischen  denen 

ein  Wechsel 
a)  persönlich,  ß)  in  der  Generationenfolge 

leicht  möglich  ist  und  typisch  stattzufinden 
pflegt. 

Auf  dem  Boden  aller  drei  Klassenkategorien 
können  Vergesellschaftungen  der  Klasseninteres- 

senten (Klassenverbände)  entstehen.  Aber  dies 
muß  nicht  der  Fall  sein:  Klassenlage  und  Klasse 
bezeichnet  an  sich  nur  Tatbestände  gleicher 
(oder  ähnlicher)  typischer  Interessenlagen,  in 
denen  der  einzelne  sich  ebenso  wie  zahlreiche 
andere  befindet.  Prinzipiell  konstituiert  die 
Verfügungsgewalt  über  jede  Art  von  Genuß- 

gütern, Beschaffungsmitteln,  Vermögen,  Er- 
werbsmitteln, Leistungsqualifikation  je  eine 

besondere  Klassenlage  .  .  ."  (Max  Weber,  Wirt- 
schaft und  Gesellschaft,  1.  Teil,  Tübingen  1921. 

S.  177). 

IV.  Zur  Geschichte  der  Klassen. 

Das  Schema,  das  die  materialistische 
Geschichtsauffassung  für  die  Geschichte  der 
Menschheit  entwarf,  war  dieses:  klassenloser 
Urkommunismus,  der  in  der  Gemeinsamkeit 
der  Erzeugung  nicht  nur,  sondern  auch  des 
Verbrauches  bestand  (nach  dialektischer 

Methode:  „These");  Entstehung  der  Klassen, 
alle  Geschichte  als  Geschichte  von  Klassen- 

kämpfen („Antithese");  klassenloser  Zu- 
kunftskommunismus, in  welchem  nur  die  Er- 

zeugungsmittel gemeinsam  sein  werden,  der 

Verbrauch  aber  individuell  („Synthese'-'). 
Ueber  den  klassenlosen  Urzustand  sagt 

Engels:  „Es  herrscht  eine  gewisse  Gleichheit 
der  gesellschaftlichen  Stellung  —  wenigstens 
eine  Abwesenheit  von  Gesellschafts- 

klassen, die  noch  in  den  naturwüchsigen, 
ackerbautreibenden  Gemeinwesen  der  spä- 

teren Kulturvölker  fortdauert  (Anti-Düh- 
ring,  187,  Sperrdruck  von  mir). 

Ueber  die  Entstehung  der  Klassengegen- 
sätze aus  dem  Urzustände  ließ  sich  Engels 

folgendermaßen  vernehmen: 
„Je  weniger  die  Arbeit  noch  entwickelt  ist, 

je  beschränkter  die  Menge  ihrer  Erzeugnisse,  also 
auch  der  Reichtum  der  Gesellschaft,  desto 
überwiegender  erscheint  die  Gesellschaftsordnung 
beherrscht  durch  Geschlechtsbande.  Unter 
dieser,  auf  Geschlechtsbande  begründeten  Glie- 

derung der  Gesellschaft  entwickelt  sich  indes 
die  Produktivität  der  Arbeit  mehr  und  mehr; 
mit  ihr  Privateigentum  und  Austausch,  Unter- 

schiede des  Reichtums,  Verwertbarkeit  fremder 
Arbeitskraft  und  damit  die  Grundlage  von 
Klassengegensätzen  .  .  .  Die  alte  auf  Ge- 

schlechtsverbänden beruhende  Gesellschaft  wird 
gesprengt  im  Zusammenstoß  der  neu  entwickelten 
gesellschaftlichen  Klassen;  an  ihre  Stelle  tritt 
eine  neue  Gesellschaft,  zusammengefaßt  im 
Staate,  dessen  Untereinheiten  nicht  mehr  Ge- 

schlechtsverbände, sondern  Ortsverbände  sind, 
eine  Gesellschaft,  in  der  die  Familienordnung 
ganz  von  der  Eigentumsordnung  beherrscht  wird, 
und  in  der  sich  nun  jene  Klassengegensätze 
und  Klassenkämpfe  frei  entfalten,  aus  denen 
der  Inhalt  aller  bisherigen  geschriebenen  Ge- 

schichte besteht."  (Friedr.  Engels,  Der  Ur- 
sprung der  Familie,  des  Privateigentums  und 

des  Staates,  Vorwort  zur  1.  Aufl.  (1884),  jetzt 
20.  Aufl.,  Stuttgart  1921.) 

Diese  Stelle,  die  zugleich  die  Entstehung 
des  Staates  (!)  erklären  und  seine  Natur 
als  Unterwerfungsanstalt  der  schwächeren 
Klassen  (!)  beweisen  will,  zeigt  so  recht 

die  primitive  Art  der  marxistisch-in- 
dividualistischen Einstellung,  von  der  auch 

soviel  in  unsere  wissenschaftliche  Geschicht- 

schreibung  (soviel  Materialismus,  soviel  In- 
dividualismus, soviel  Glaube  an  wirtschaft- 

lichen Mechanismus!)  eingedrungen  ist. 

Geschichtliche  Darstellung  der  Klassen- 
bildung und  Klassenkämpfe  wurden  seither 

von  marxistischer  und  bürgerlich-individua- 
listischer Seite  viele  versucht.  Vom  Christen- 

tum bis  zur  französischen  Revolution  sollen, 

wie  oben  erwähnt  (S.  697)  alle  großen  gei- 
stigen Bewegungen  aus  Wirtschaft*-  und 

Klassengegensätzen  ableitbar  sein.  Ueber  die 
Verfasser  (unter  den  bürgerlichen  sei  bes.  auf 

Lamprecht  hingewiesen)  gibt  die  Schritten- 
angabe unten  Aufschluß. 

Vom  universalistischen  Standpunkte  aus 
ist,  wie  gleichfalls  oben  dargelegt  wurde, 
eine  Geschichte  der  Klassenkämpfe  gar 

nicht  möglich,  ist  sie  ein  Widerspruch  in 
sich.    Ihm  können  daher  jene  Werke  (sofern 



704 Klasse  und  Stand 

sie  überhaupt  ernst  zu  nehmen  Bind)  im 
wesentlichen  bloß  als  Stoffsammlung  gelten; 
denn  sie  verkörpern  nur  eine  negative  Ge- 

chtsohreibung,  d.  h.  Bis  sind  mehr  Dar- 
stellung von  Zerstörungs-  und  Niedergangs- 

erscheinungen als  des  Wesenhaften  der  Ge- 
sohichte.  Jene  Sohriften  Btellen  eine  Ge- 
Bchichtschreibung  vor,  die  ihren  Gegen- 

stand, in  reiner  Selbstvernichtung,  gleich- 
sam nur  als  blitzende  Wolke  sieht:  zum 

anderen  wieder  nur  als  starren  Me- 
chanismus, als  tote  Maschine,  sofern  sie  den 

notwendigen  Ablauf  materiellwirtschaft- 
licher  „Gesetze"  darlegt  —  wie  weit  ist  auch 
unsere  sog.  konservative  Geschichtsschrei- 

bung noch  von  dieser  Einsicht  entfernt! 
Wer  das  Aufbauende  und  wahrhaft  Wirk- 

liche in  der  geschichtlichen  Gesellschaft  er- 
<n  will,  muß  die  Blasse  als  Stand,  als 

handelnde  Ganzheit  erfassen,  muß  die  gei- 
stigen    Ganzheiten    verstehen,    deren    Aus- 

druck sie  sind.    Den  Versuchen,   Gesohicht- 
Bchreibung    als    Geschichte    von    Klassen- 

kämpfen und  von  primärer  Wirtschaftsbewe- 
zu   betreiben,    hat  der  Gesellschafts- 

her  das  ewig  richtige  Wort  Hegels  ent- 
. zuhalten:     „Die   Philosophie    ist    das 

te  der  Weltgeschichte." 
Schriften:    -'•    Gen  llschaftsv>issenschaft- 

Ferguaon,    Versuch  über  die  Geschichte 

rgerlichen   Gesellschaft,  1768.  —  Bensen, 
l>  ■   i  II  tdnumn,    Di    <■■  ■ 

'•;/"/<;;,     1851.     —     Kiehl. 
<  chaft,   lSSlff.   —  Mttmtt. 

1856.  —  v.  Stein, 
w<,i<i.    i      fklopädie 

lllantsehli, 

•    ;.  Aufl.,  :  Der- 
B  rater,  ten,    Klauen, 

eh,    1866 
Gierlee,  deutscht    <■■ 

'       hü  htt    des    a 

Spencer,   P  in - 
den   Körpt  rs, 

Uumpl 
—     j, 

Stmmel, 

i:  ■  r.n<  h,  /•.    Eni 

ung  und 

>     PhtUpi   h,    ■ 

ii  d    ihre 

Il.il      ,    1,1..    . 

&  hmolU  r, 

t.,ll  !,.,, 

■ 

11.  1  -■  i',, 
Mai    Heber, ttkaß 

HU'lff.   —    Außerdem    die   Schriften    von    Murr. 

Engels,  'Kautsky  und  der  Neumarxisten 
unier Art.  „Materialistische  Geschichtsauffassung", 

An  älteren  Quellen  sei  insbesondere  ge- 

nannt: Die  Upanischaden  des  Veda.  — 
Der  Gesang  des  Heiligen  (Bhagavad- 
gita).  (Beides  deutsch  von  Deußen,  Leipzig 
1897 ff.,  nähere  Angaben  s.  oben  S.  699).  — 
l'liittm.  Der  Staat.  —  Aristoteles,  Politik.  — 
Thomas  v,  Aquino  (neu  herausg.  von  Sckrey- 
vogl:  „Ausgewählte  Schriften  tu/r  Staats-  und 

WifUchttftsi'hrc  iL  Tli.  'e.  .(.",  Wien  l'.UJ). —  Adam  Müller,  Elemente  der  Staatskunst, 
1809.     (Neu-Ausgabe   Baxa,    Wien   r 

;.  /,' a  s s  enbiolog  i s  c  h  e  »  n  d  v  $ l  k  e  r  /.•  u  n  </- 
liehe  Schriften:  Goblneau,  Versuch  über 
die  Ungleichheit  der  Menschenrassen,  186 
Spencer,  Prinzipien  der  Biologie,  1865,  deutsch 
1876.  —  Kibot,  Die  Vererbung,  psychologische 
Untersuchung  ihrer  Gesetze,  ethische  und 

soziale  Konsequenzen,  1871,  deutsch  1U08.  — 
Schall mayer,  Vererbung  und  Auslese,  190S, 
.:.  Aufl.,  1918.  —  JSeibmayr,  Die  Entwicklungs- 

geschichte des  Tuli  nies  und  des  Genies,  I 
Viceforo,  Anthropologie  dei  nichtbesitzenden 
Klassen,  deutsch  1910.  —  Michels.  Das  Pro- 

letariat in  iler  Wissenschaft  und  die  ökonomisch- 
anthropologische  Synthese.  (Einleitung  zur 

deutschen  Ausgabe  Niceforos),  1910.  —  Baier 
Ueber  Vererbung  und  Rassenhygiene,  1911.  — 

Ziegler,  II.  /■.'..  Die  Vererbungslehre  in  <li  r 
Biologie  und   in  der  Soziologie,  1918.  —  l'ritz Lenz,    Menschliche    Aushsr     und    Russe uh yg i,  m  , 

8  e  h  r  i  J  I  e  n      ;  u  r     < .'  e  s  e  h  i  c  h  I  e     d  t  T 
Kl  u  ssc  nbild  11 11  u  und  de  s  St  ä  n  de  w  e  s  e  u  s : 
i!  all  mann.  Geschichte  des  Ursprunges  der 

Stände  in  Deutschland,  1817  und  1880.  -  /'/•<- 
gier,  Ueber  die  gefährlichen  Klassen  der  Be- 

völkerung   in     den     großen     Städten,     Coblena 
—     Baumstark,    Zur    Geschichte    der 

arbeitenden    Klassen,    1858.  r.    stein.    Der 
Sozialismus  und  Kommunismus  Frankreichs, 

Derselbe,  Geschichte  der  sozialen  Be- 

wegung von  1789  bis  auf  du  Gegenwart,  185 
druck,  München  1981),  —  Lam/r.  Du  Irbeüer- 
frage,  1865 ff. —  Leea^sear.  Histoin  des  classes 
ouvrikres  '«  France,  Paris  1867.  Boßbach, 
1  1,1,  ,/,  r  <•'. .--  llschaft .  18t 
(. /./•/.«.  Da        tische G   •haftsreeht 

Brentano,  Du    irbeitergilden  det 
wart,  /    B  —  Bücher,    Die 
■  hr    unfn  i.  u    Art,,  Her    I  ,  .Chr., 

tiii.i .  Kapital  iwi      I  SchmoUer, 

[■lung  Englands  und  D 
un     Mittelalter    (in    Jl  <■     1 

/  ampreeht,    1  ■ I  l'i.hlinaiin.    < .,    chiehte 
■  l     Kommunismus, 

;     |  \,,,  UcOi  .     I        lutt.s ■ 
-    Jnama  -  St«  rn*  gg, 

11  SuppL  -■  Somboi '. 
Jahrh., 

it.  reelbe,  D 

i  <  ,iii,  r. 

:■     in     Jl'  Ihl* •  :     Herne, 

l  01  moor,  '  ng    in 

1  ■ 
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niederen  Volkes  in  Deutschland,  1907.  —  A.  M. 
Simons,  Klassenkämpfe  in  der  Geschichte 
Amerikas,  Die  Neue  Zeit,  Bd.  VII,  (1909).  — 
Förster,  Christentum  und  Klassenkampf,  1909.  — 
Ausführliche  Darstellungen  bieten  die  vielen 

Bände  von  „Kultur  der  Gegenwart",  Teil  II, 
Abteilung  III,  IV,  V  (über  Staat  und  Gesell- 

schaft durch  die  ganze  Weltgeschichte),  1910 ff.  — 
v.  Below,  Der  deutsche  Staat  des  Mittelalters,  I, 
1914.  —  Derselbe,  Die  deutsche  Geschicht- 

schreibung von  den  Befreiungskriegen  bis  zu 
unsern  Tagen,  1916.  —  Derselbe,  Art.  „Stände- 

wesen" im  Reallexikon  der  Germanischen  Alter- 
tumskunde, Bd.  V,  191S.  —  Dopsch,  Wirtschaft- 

liche und  soziale  Grundlagen  der  europäischen 
Kulturentiricklung,     1918  ff. 

Vgl.  die  Artt.  „Universalismus",  „Soziolo- 
gie", „Organisation",  „Materialistische  Ge- 

schichtsauffassung". Othmar  Spann, 

Klassensteuer 
s.  Einkommensteuer. 

Kleinbahnen. 

1.  Begriff  der  Kleinbahnen,  ihre  allgemeine 
wirtschaftliche,  Rechts-  und  Verkehrsbedeutung. 
2.  Wirtschaftliche  Grundlagen,  bau-,  betriebs- 
und  verkehrstechnische  Gestaltung.  3.  Ent- 

stehung und  Entwicklung  der  Kleinbahnen, 
ihre   rechtliche  Ordnung. 

1.  Begriff  der  Kleinbahnen,  ihre  all- 
gemeine wirtschaftliche,  Rechts- und  Ver- 

kehrsbedeutung. Die  größere  oder  geringere 
Bedeutung  der  Schienenbahnen  fürden  öffent- 

lichen Verkehr  hat  fast  überall  dahin  geführt, 
unter  ihnen  mehrere  Gattungen  zu  unter- 

scheiden. Als  Bahnen  erster  Ordnung, 
Haupteisenbahnen  oder  Vollbahnen,  werden 
diejenigen  angesehen,  welche  den  allge- 

meinen nationalen  und  internationalen  Ver- 
kehr, somit  vor  allem  den  Durchgangs- 

verkehr zu  vermitteln  haben,  als  Bahnen 
zweiter  Ordnung  gelten  diejenigen  Bahnen, 
die  eine  geringere  Verkehrsbedeutung,  unter 
Umständen  nur  eine  solche  rein  örtlicher 

Art  besitzen.  Hierzu  gehören  in  erster 
Reihe  die  Nebeneisenbahnen,  die  in  Deutsch- 

land teilweise  vom  Reich  oder  den  Staaten 
gebaut  sind  und  betrieben  werden,  somit 
auch  verwaltungstechnisch  einen  Teil  des 
großen  Reichseisenbahnnetzes  bilden,  sich 
teilweise  aber  in  Privathänden  befinden. 

Es  gehören  ferner  hierzu  die  Ueberland- 
bahnen,  in  Preußen  als  nebenbahnähnliche 
Kleinbahnen  bezeichnet,  die  ebenfalls  in 
der  Regel  mehrere  Orte  oder  Verkehrs- 

gebiete miteinander  verbinden.  Während 
diese  nebenbahnähnlichen  Kleinbahnen  neben 
dem  Personenverkehr  fast  ausschließlich  (in 
Preußen  nach  der  Statistik  von  1919  zu 

99  %)  den  Güterverkehr  pflegen,  gilt  dies 
nicht  von  der  dritten  Art  der  Bahnen  ge- 

ringerer    Bedeutung,     den     Straßenbahnen 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V 

sowie  den  Hoch-  und  Untergrundbahnen, die  den  Verkehr  innerhalb  einer  Stadt  und 
ihrer  Vororte  oder  innerhalb  eines  sonstigen 
abgegrenzten  Siedlungsgebietes  pflegen  und 
die  nach  derselben  preußischen  Statistik 
nur  zu  etwa  32  %  Güterverkehr,  aber  auch 
diesen  nur  in  beschränktem  Umfange,  auf- 

genommen haben. 
In  Preußen  unterliegen  die  Nebenbahnen 

den  gleichen  gesetzlichen  Bestimmungen 
wie  die  Hauptbahnen,  während  die  neben- 

bahnähnlichen Kleinbahnen  und  Straßen- 
bahnenunterdas  Kleinbahngesetz  zusammen- 

gefaßt sind.  Dieses  geschah,  weil  man  durch 
vereinfachtes  Gesetz  die  Entwicklung  sowohl 
der  nebenbahnähnlichen  Kleinbahnen  als 
auch  der  Straßenbahnen  zu  fördern  bemüht 
war.  Es  kam  aber  auch  hinzu,  daß  man 
die  nebenbahnähnlichen  Kleinbahnen  in 

ihrer  verkehrstechnischen  Bedeutung  zu- 
nächst geringer  eingeschätzt  hat  als  ihrer 

tatsächlichen  späteren  Entwicklung  ent- 
sprach und  in  ihnen  zunächst  vorwiegend 

Bahnen  erblicken  zu  müssen  glaubte,  die, 
wie  die  Straßenbahnen,  rein  örtliche  Be- 

deutung besaßen  und  nur  geringe  direkte 
Verkehrsbeziehungen  zum  großen  Netz  der 
Staatsbahnen.  Im  Laufe  der  letzten  beiden 
Jahrzehnte  haben  aber  die  nebenbahn- 

ähnlichen Kleinbahnen  in  vielen  Fällen  eine 
solche  Verkehrsbedeutung  errungen,  daß 
sie  den  eigentlichen  Nebenbahnen  gleich- 

gestellt werden  können,  sie  in  Einzelfällen 
an  Bedeutung  sogar  noch  übertreffen. 

In  anderen  Teilen  Deutschlands  weicht 

die  gesetzliche  Regelung  der  Bahnen  zweiter 

Ordnung,  wie  unter  Ziffer  3  noch  im  einzel- 
nen ausgeführt  werden  wird,  hiervon  ab.  In 

ihnen  wie  in  manchen  fremden  Staaten 
wird  zwischen  den  Nebenbahnen  und  neben- 

bahnähnlichen Kleinbahnen  einerseits,  den 
Straßenbahnen  andererseits  ein  gesetzlicher 
Unterschied  gemacht.  Auch  die  Bezeichnung 
der  Bahnen  geringerer  Bedeutung  ist  weder 
in  Deutschland  noch  im  Ausland  eine  ein- 

heitliche. Die  Begriffe  „Nebenbahnen", 
„Kleinbahnen",  „Sekundärbahnen",  „Ter- 

tiärbahnen", „Lokalbahnen",  „Ueberland- 
bahnen"  sind  nicht  scharf  abgegrenzt.  Wenn 
im  folgenden  von  Kleinbahnen  die  Rede  ist, 
so  sind  darunter  die  „nebenbahnähnlichen 

Kleinbahnen"  gemeint,  die  Straßenbahnen sind  als  solche  bezeichnet. 

Es  ist  schon  hervorgehoben,  daß  die 
Kleinbahnen  fast  ausschließlich  der  Per- 

sonen- und  Güterbeförderung  dienen,  wäh- 
rend die  Straßenbahnen  in  ihrer  über- 

wiegenden Mehrheit  nur  Personen  befördern. 
Erstere  Bahnen  liegen  größerenteils  auf 

eigenem  Bahnkörper,  die  Grenzen  ihrer 

Fahrgeschwindigkeit  sind  im  preußischen 
Kleinbahngesetz  zu  30  km  in  der  Stunde 

für    regelspurise   Bahnen    begrenzt,    wovon 
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ausnahmen  bis  zu  40  km  durch  den  zu- 
ständigen Minister  gewährt  werden  können 

(rege]8purige  Bahnen  gehen  vielfach  bis  zu 
der  Grenze  heran,  bei  der  eine  besondere 

Sicherungvon  Wegeübergängen durch  Schran- 
ken zur  B  i  achi  ist).  Straßen- 

bahnen liegen  in  der  Regel  auf  öffentlich«  □ 
Wegen,  ihre  Böchstfahrgeschwindigkeil  gehl 
meist  nicht  ober  20  25  km  in  der  Stunde 
hinaus.  Eine  Ausnahme  hiervon  machen 
tue  Hoch-  und  i  adbahnen,  die  zwar 
ebenfalls   nur  dem   r<  Orts-  und  Yoron- 
veikehr   der    Großstadt    dienen,    durohwee 

auf  eigeni  m  i   per  liegen   und 
in  ihrer  Fahrgeschwindigkeit  daher  durch 
den  Straßenverkehr  nichl  beschrankt  sind. 

wesentlicher  Unterschied  zwischen 
eigentlichen  Kleinbahnen  und  Straßenbahnen 
üegl  darin,  daß  erstere  mit  Rücksichl  auf 
ihren  Güterverkehr  gewöhnlich  einen  An- 

schluß an  das  Vollbannnetz  besitzen.  Da 
der  Güterverkehr  bei  den  Kleinbahnen  sich 
zum  größeren  Teil  (wiederum  im  Gegensatz 
zum  P  rsonenverkehr  der  Straßenbahnen) 
im  Uebergang  mit  den  Vollbahnen  vollzieht, 

..fern  beide  liahiisystcine  gleiche 
Spurweite  besitzen,  ein  unmittelbarer  An- 

schluß der  Kleinbahngleise  an  das  Gleisnetz 
der  Vollbahnen  die  Regel.  Schmalspur:  i 
Kleinbahnen  werden  zwecks  Umladung  der 

■  ernahme  von  Vollbahnvi  i 
die    auf    Bollböcken    oder    Rollwagen    mit 

bahnspurweite     auf    dies*  r     gefahren 
len,  an  die  Vollbahngleise  herangeführt. 

i  ht,  daß  die  Kleinbahi  en 
alfi    Bahnen    rein    örtlicher    Bedeutung    den 

hluti  an  das   Vollbahnnetz  meisl   ent- 
ii  als  irrig  erwiesen. 
du]  mit  den  feü  eren 

der    Blutadern    (im  -    leben- 
ben  wi  rd(  d.      Eben- 

wie  bei  j.  I  ..rf  zu 

Hauptadern  nid  N<  b<  i  - 
■des  •  Bin  Trennungs- 

r.t  werden.    1 .  -  v.  ai  dfrei 
daü    die    Kleinbahnen,    wein 

■  itten 

und 
nicht   ein 

len. 
Blutumlauf 

•lalle    und 

bill 

Rollbahnen 
die  I  ahr- 

■ 
fallen 

Kleinbahnen  aber  auch,  daß  diese  Bedin- 
gung sich  nicht  in  allen  hallen  erfüllen 

läßt,  denn  da  die  Kleinbahnen  in  der  Regel 
verkehrsärmere,  vielfach  auch  in  hügeligem 
oder  gebirgigem  Gelände  gelegene  Landes- 

teile zu  erschließen  haben,  müssen  sie  mit 
geringerer  Verkehrsdichte  und  mit  einer 
geringeren  Einnahme  für  die  Einheit  des 
Verkehrsweges  rechnen  als  die  Vollbahnen. 
Das  hat  zur  Folge,  daß  an  ihre  bauliche  Aus- 

gestaltung geringere  Anforderungen  gestellt 
werden    müssen   als  bei  Vollbahnen,  damit 
sie     in    sieh     wirtschaftlich     begründet     sind 
und  lebensfähig  bleiben.  Die  billigere  bau- 

liche Ausgestaltung  bedeutet  aber  in  vielen 
Fällen,  wenigstens  im  Gelände,  wo  bedeuten- 

dere Erd-  und  Kelsarbeiten  notwendig  sind, 
den  Ersatz  der  Kctrelspur  (1,4;55  m)  durch 
LreriiiLrere  Spurweiten,  von  denen  sich  die- 

jenigen mit  1,0  m,  0,75  m  und  0,60  m  als 
normale  herausgebildet  haben.  In  der  ersten 
Zeil  der  Kleinbahnen,  in  der  man  mit  ihrer 

spät  eren  Entwicklung  noch  nicht  rechnete,. 
hat  man  der  Baukostenersparnis,  die  zur 
Wahl  einer  Schmalspur  führte,  vielfach  eine 
zu  hohe  Bedeutung  beigemessen.  Man  hat  es, 
daher  wiederholt  nachträglich  lebhaft  be- 

dauert, die  Regelspur  nicht    von  vornherein 
angelegt  und  damit  die  Nachteile,  die  der 
Qmladeverkehr  mit  sich  bringt,  vermieden 
ZU   haben.      In   einer   Reihe   von    hallen   hat 

man  sich  nachträglich  gezwungen  gesehen, 
neben  den  beiden  Schienen  der  Schmalspur 
eine  dritte  Schiene  für  Regelspur  unter 

Auswechslung  der  Schwellen,  gegebenen- 
falls auch  unter  Aenderung  der  Linien- 

führung einzubauen.  Kleinbahnen,  die  die 
Schmalspur  in  vollem  umfange  durch  Regel- 
-pur  ersetzt  haben,  bilden  —  wenigstens 
in  Deutschland  —  kaum  eine  Ausnahme. 

Nicht  unerwähnt  bleiben  darf,  daß  die 

GenehmigUngsbehörde,  die  in  mehreren  Lan- 
dern und  bis  jetzt  auch  noch  in  Deutsch- 

land*) identisch  ist  mit  der  Eigentümerin 
und  Betrieb  führerin  di    Vollbahnnetzes,  sieh 
häufig  durch  die  Furchl  vor  Wettbewerb  und 
Verkeni  entziehung  veranlaß!   gesehen  hat, 
auf    Einführung    VOn    Schmal-pur    bei    den 
Kleinbahnen  hinzuwirken.  Dieser  Stand- 

punkt hat  -ich  als  kurzsichtig  und  Volks- 
wirt (haftlich  nachteilig  erwiesen.  Die 

abermäßigt  Rücl  chtnahme  auf  die  Voll- 
bahnen  und   d  liehe   Bemühen,  die 

>  •  rkl  In  (abwandt  i  ling  zu  den  Klein- 
bahnen, auch  dort,  wo  d  uzen 

Chai  I     die   Weil..  I  leren   zur 

rhandluiicen,  die  darauf  hinzielen, 
bahnen,    Kleinbahnen    und .ii.ii   nicht   immer   vorteilhaften   Zu* 

und 
•e     einer      llilll  ralireii      li 

ntliehen    Klninhahn- 
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Lösung  der  betreffenden  Verkehrsaufgabe  ge- 
wesen wären,  zu  unterbinden,  hat  schon  in 

vielen  Fällen  den  Kleinbahnen  und  dem  Wirt- 
schaftsleben großen  Schaden,  den  Vollbahnen 

aber  einen  gänzlich  außer  Betracht  kommen- 
den Nutzen  geschaffen.  In  Preußen  wird, 

wie  unter  Ziffer  3  näher  ausgeführt,  vor  der 
Genehmigung  von  Kleinbahnen  die  Bedürf- 

nisfrage nicht  geprüft,  dagegen  hat  nach  §  1 
des  Kleinbahngesetzes  vor  Erteilung  der  Ge- 

nehmigung das  Staatsministerium  zunächst 
zu  entscheiden,  ob  eine  Bahn  nach  ihrer 
Bedeutung  für  den  allgemeinen  Verkehr 
unter  das  Gesetz  für  Vollbahnen  oder 

Nebenbahnen  (v.  3./XI.  1838)  entfällt  oder 
als  unter  das  Kleinbahngesetz  (v.  28./VII. 
1892)  gehörig  frei  zu  geben  ist.  Durch  Ver- 

weigerung der  Freigabeerklärung,  und  durch 
Unterstellung  der  Bahn  unter  das  Eisenbahn- 

gesetz, in  welchem  die  Prüfung  der  Be- 
dürfnisfrage vorbehalten  ist,  hat  das  Mini- 

sterium es  in  der  Hand,  den  Wettbewerb 
von  Kleinbahnen  mit  der  Staatsbahn  aus- 

zuschalten, ein  Verfahren,  welches  beispiels- 
weise bei  Städtebahnen,  d.  h.  bei  Ver- 

bindungsbahnen größerer  Städte  unterein- 
ander zur  Anwendung  gekommen  ist. 

Die  allgemeine  wirtschaftliche  Bedeutung 
der  Eisenbahnen  überhaupt  braucht  hier 
nicht  dargelegt  zu  werden.  Das  Neue,  das 
die  Eisenbahnen  ins  Wirtschaftsleben  hinein- 

trugen, bestand  darin,  daß  sie  beim  Wechsel 
des  Aufenthaltsortes  von  Personen  und  im 
Güteraustausch  die  Zeit  abkürzten  und  die 
Kosten  verringerten.  Die  Eisenbahn  schuf 
damit  die  Grundlage  zu  der  unerhörten  wirt- 

schaftlichen Entwicklung  der  Kulturwelt, 
die  in  wenigen  Jahrzehnten  einen  weit 
größeren  Aufschwung  nahm  als  vordem  in 
Jahrhunderten. 

Die  wirtschaftliche  Bedeutung  der  Klein- 
bahnen besteht  darin,  daß  sie  die  Wirkungen 

der  Eisenbahnen  auf  die  gesamte  Volks- 
wirtschaft erst  zu  ihrer  vollen  Geltung  bringen 

und  die  Nachteile,  welche  die  nicht  mit 
Eisenbahnen  bedachten  Gegenden  erlitten, 
ausgleichen  oder  doch  erheblich  vermindern. 
Als  in  den  einzelnen  Kulturländern  das 
Vollbahnnetz  im  wesentlichen  ausgebaut 
war,  stellten  sich  für  diejenigen  Landesteile, 
die  vom  Vollbahnnetz  nicht  berührt  wurden, 

und  in  denen  infolge  ihrer  geringen  Verkehrs- 
bedeutung die  Durchführung  von  Vollbahn- 

linien wirtschaftlich  überhaupt  nicht  oder 
zunächst  nicht  möglich  war,  der  große 
Nachteil  ein,  der  sich  aus  der  Abschließung 
von  der  allen  bisherigen  Beförderungsmitteln 
unvergleichlich  überlegenen  Eisenbahn  von 
selbst  ergab.  Es  zeigte  sich  in  diesen  Be- 

zirken, daß  Industrie  und  Handwerk,  Han- 
del und  Landwirtschaft  in  ihrer  Wettbewerbs- 

fähigkeit bedeutend  beschränkt  waren  im 
Vergleich  zu  denjenigen   Gebieten,  die  das 

Glück  hatten,  vom  Vollbahnnetz  berührt 
zu  werden.  Industrien,  die  Jahrhunderte 
alt  waren,  verloren  ihre  Lebensfähigkeit, 
die  Landwirtschaft  blieb  im  Wettbewerb 
mit  dem  Auslande  immer  mehr  zurück  und 
es  erwies  sich  klar,  daß  hier  unbedingt  Mittel 
und  Wege  gefunden  werden  mußten,  um 
auch  den  verkehrsärmeren  Landesteilen  die 
Vorteile  des  neuen  Verkehrsmittels  zu- 

kommen zu  lassen.  Ein  augenfälliges  Bei- 
spiel, wie  um  die  Mitte  der  80er  Jahre  des 

vergangenen  Jahrhunderts  die  Lokalbahnen 
an  die  Stelle  der  Vollbahnen,  die  ihre  Auf- 

gabe im  wesentlichen  erfüllt  hatten,  ge- 
treten sind,  bietet  Belgien,  wo  die  Entwick- 

lung des  Vollbahnnetzes  in  stark  auf- 
steigender Linie  bis  zum  Jahre  1885,  dem 

Gründungsjahr  der  societe  nationale  des 
chemins  de  fer  vicinaux,  führt.  Während 
nun  von  1885  bis  1909  das  Vollbahnnetz 
nur  von  4417  km  bis  4593  km,  also  um 
rund  180  km  Betriebslänge  zunahm,  ent- 

wickelte sich  in  derselben  Zeit  das  dortige 
Netz  der  Vizinalbahnen,  die  etwa  den 
preußischen  Nebenbahnen  und  nebenbahn- 

ähnlichen Kleinbahnen  entsprechen,  von 
etwa  100  km  bis  auf  3450  km  Betriebslänge, 
d.  h.  diese  Bahnen  lösten  die  Vollbahnen 

in  der  Erschließung  des  Landes  fast  voll- 
kommen ab.  Sie  hatten  nur  15  Jahre  nötig, 

um  %  der  Netzausdehnung  zu  erreichen, 
zu  denen  die  Vollbahnen  50  Jahre  ge- 

braucht hatten. 
Dem  Handwerk  und  der  Landwirtschaft, 

dem  Handel  und  der  Industrie  müssen  die 
Kleinbahnen  wie  die  Eisenbahnen  überhaupt 
in  erster  Beihe  dazu  dienen,  um  die  erforder- 

lichen Eohstoffe  heranzuschaffen,  vor  allem 
Brennmaterialien,  Eisen,  Holz,  Faserstoffe, 
Düngemittel,  Baumaterialien  u.  a.  In 
zweiter  Linie  dienen  die  Bahnen  dazu,  ein 

billiges  Beförderungsmittel  für  die  Fort- 
schaffung der  Erzeugnisse  abzugeben.  Eine 

wesentliche  Bolle  aber  spielen  die  Klein- 
bahnen in  der  Erschließung  von  Boden- 

schätzen, die  ohne  Eisenbahn  ungenutzt 
liegen  bleiben  müßten.  Vor  allem  trat  dies 
hervor  in  der  Gewinnung  und  Ausnutzung 

von  Eisen-  und  anderen"  Erzen.  Kalkstein, 
Steinen,  die  zu  Bau-  oder  Wegezwecken 
benutzt  wurden,  von  Ton,  Quarzir.  Sand 
u.  dgl.,  Stoffe,  die  zum  Teil  infolge  ihrer 
Geringwertigkeit  an  die  Beförderungspreise 
der  Eisenbahnen  außerordentlich  niedrige 
Voraussetzungen  knüpfen. 

So  ist  der" Einfluß  der  Kleinbahnen,  wie 
übrigens  auch  der  der  Nebenbahnen  von 
einer  nicht  zu  unterschätzenden  Bedeutung 
für  die  gesamte  Volkswirtschaft  geworden, 

sie  haben  es  möglich  gemacht,  die  verkehrs- 
ärmeren und  entlegeneren  Kreise  vor  dem 

Ruin  zu  bewahren,  ja  ihnen  einen  Auf- 

schwung   durch    Heranziehung    neuer    In- 
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dustrien  und  durch  die  Emöglichung  einer 
gründlicheren  und  ertragreicheren  Bewirt- 

schaftung dos  Bodens  zu  geben.  Darüber 
hinaus    hat    sich    aber   die    Erfüllung   dieser 
wichtigen  Verkehrsaufgabe  auch  in  sozialer 
Beziehung  Behr  bemerkbar  gemacht.  Die 
Kleinbahnen  waren  es,  die  der  Landfluchl 
entgegenarbeiteten  um!  die  großen  sozialen 
Behauen,  die  das  Zusammendrängen  zahl- 

reicher  Menschen   in   den   engen   Bezirken 
der  Großstädte  in  einem  früher  nicht  ge- 

ahnten Umfange  mit  sich  brachten,  zu 
mildern  beitrugen. 

Wenn  die  Bedeutung  der  Nebenbahnen 
und  Kleinbahnen  besonders  in  neuerer  Zeit 
noch  wesentlich  zugenommen  hat,  so  muß 
dieser    umstand    zum    Teil    mit    den    Fort- 

schritten in  Zusammenhang  gebrach.1  werden, 
I  b  in  der  Ausnutzung  billiger  Energie- 

quellen und  der  Leitung  der  elektrischen 
Energie    in    den     letzten     Jahren    erzielt 

len  sind.      Während    in   früheren    Jahr- 
zehnten  nur  die   Ausnutzung  von   Wasser- 

kräften in  den  Tälern  des  Oberlandes  inner- 
halb   bescheidener    Grenzen  und   die   Auf- 

Btellung  von  Dampfmaschinen,  Gas-  und  an- 
deren  Explosionsmotoren  in  Frage  kam,  hat 
die  Ausnutzung  von  Wasserkräften  und  billi- 

gen im  großen  etwa  mit  Beginn 
Jahrhunderts    begonnen.      Es   ent- 

standen    die     l'eberland-Elcktrizitätswerke, 
die  ihre  Leitungen  heute  schon  ober  Fast 
all--  Teile  Deutschlands  und  anderer  Kultur- 

•  cken    und   es   den    Gewerbe- 
aller Art  auch  in  den  entlegensten 

liehen,   Energien   fast    anhe- 
bt z.     <  »rt     und    Menge    für     ihre 

ke  zu  benutzen.    Daß  hierdurch  gerade 
Kleinbahnen  and  Nebenbahnen 

dur.  Gebieten  ein  Volkswirtschaft' 
lieh     bedeutender    Nutzen    entstand,    der 

lbar    auch    der    Entwicklung    dieser 
■int,  liegt  auf  der  Hand. Mimte 

■  llung  billiger  elektrischer 
■    Damjpfkraft  die .    und    Kleinbahnen 

/    ■  l.rati     M-r- 
,rd.  durch  Elektrizität  zu  ersetzen. d    im 

\\    Dampf, 

nur  10  %  mit  I  irorden. 

traßen- 
I  [och-  und  l  •  mdbahnen;  von 

mit   Dampf   i ahnen 

in  der  Verkehl  :  be- 

Ablenkui 
Iten   und   dicht    be- 

kehrt 

-••nbahn  du  kehr 

innerhalb  der  Städte  und  ihrer  Vororte  zu 
heben  und  zu  beleben.  Es  ist  daher  auch 
eine  völlig  abweichende  Form,  in  weleher 
die  Straßenbahnen  im  Vergleich  zu  den 
Kleinbahnen  ihre  Verkehrsaufgabe  zu  er- 

füllen suchen.  i<  Während  die  Kleinbahnen 
sowohl  in  ihrer  Bauanlagc  als  auch  in  ihren 
Betriebs-  und  Verkehrseinrichtungen,  ins- 

besondere dem  Fahrplan  und  der  Aus- 
lest alt  unir  der  Züge,  das  Bild  einer  Vollbahn 

im  kleinen  darstellen,  legen  die  Straßen- 
bahnen ausschließlich  Wert  darauf,  mit  aller- 

einl'achsten  Mitteln  einzelne  Watten,  höch- 
stens aber  4- Wagenzüge  nach  einem  starren 

Fahrplan,  also  mit  völliger  Regelmäßigkeit 
und  größtmöglicher  Häufigkeit  verkehren zu  lassen. 

Die  erste  Straßenbahn  entstand  1852  in 
New  York,  1854  folgte  Paris.  Die  übrigen 
Länder,  insbesondere  England,  Belgien,  Däne- 

mark und  Deutschland  folgten  erst  im  Laufe 
der  1860er  Jahre;  Berlin  und  Wien  erhielten 
i.  J.  1865  ihre  erste  Pferdebahn. 

Die  Eid wicklung,  die  das  Straßenbahn- 
wesen in  den  letzten  beiden  Jahrzehnten 

in  allen  Kultlirstaaten  genommen  hat,  geht 
noch  über  die  der  Nebenbahnen  und  Klein- 

bahnen hinaus.  Ihre  Zahl  ist  von  1892 
bis  1918  in  Preußen  von  79  auf  205,  ihre 
Streckenlänge  von  876  km  auf  3979  km 
gestiegen.       Das    Baukapital    betrug    Ende 
,1918  etwa  1177  lUill.  M.,  der  Wagenpark 
umfaßt   nahezu  20  000  Wagen.     Den  Grund 

j  zu  diesem  außergewöhnlichen  Aufschwung 
■ab  die  allgemeine  Entwicklung  dr^  Lebens 
der  Stadt»',  der  Aufschwung  von  Handel 
und  Verkehr,  Industrie  und  Handwerk.  In 
ungeahntem  Maße  wuchsen  die  Städte  fast 
durchweg    über   den    Umfang,    den    sie    DOofa 
zu  Ende  di'~,  vorigen  Jahrhunderts  besaßen, 
hinaus.  Die  Besiedlung  der  großen  aeu- 
BreohlosBenen  Stadtgebiete  wäre  auf  große 
Schwierigkeiten  gestoßen  und  die  Vergröße- 

rung der  Städte  hatte  unmöglich  in  Bolchem 
.Maße    stattfinden    können,    wenn    nicht    mit 

i   Entwicklung  Hand  in  Hand  die  der 
i  chen   Verkehrsmittel,  in  erster  Linie 

der    Straßenbahnen,    gegangen    wäre.      Aber 
diese  Vervollkommnung  der  Straßenbahnen 
war  auch  nur  möglich  durch  Vervoll- 

kommnung ihrer  technischen  Einrichtui 
and  hur  war  et  die  Elektrizität,  die  eigent- 

lich erst  die  Straßenbahn  zum  modernen 
l.ehrsmittel  gemacht  bat.  Im 

L879  zum  ersten  .Male  alt  Verki 
bahn  von  Werner  v.  Siemeni  auf  der  Berliner 

rbe-    und    li\i\ 
fuhrt,  im  Jahre  L881  mit  noch  rocht  primi- 

tiven Mitteln  zu  Großlichterfelde  bei  Berlin 
iche  Straßenbahn  z  i  ung 

im, 

1884   in  den   Vereinigten   Staaten   roH 
Aun-  (hebln  h     verbessert,    zu 
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dem,  was  es  heute  ist.  Drei  und  eine  halbe 
Milliarde  Menschen  werden  jährlich  allein 
von  den  Straßenbahnen  Preußens  be- 
fördert. 

Als  neuestes  Verkehrsmittel  sind  in  den 
deutschen  Großstädten  die  Hoch-  und  Unter- 

grundbahnen neben  die  Straßenbahnen  ge- 
treten. Ihre  Verkehrsbedeutung  liegt  einzig 

und  allein  in  der  größeren  Fahrgeschwindig- 
keit, die  sie,  durchweg  auf  eigenem,  weder 

von  Fußgängern  noch  von  sonstigen  Ver- 
kehrsmitteln in  Schienenhöhe  gekreuzten 

oder  in  der  Längsrichtung  mitbenutzten 
Bahnkörper  liegend,  entwickeln  können.  Wäh- 

rend Straßenbahnen  in  den  belebten  Groß- 
stadtstraßen eine  Reisegeschwindigkeit  von 

10 — 15  km  in  der  Stunde  erzielen  können, 
ist  es  den  Hoch-  und  Untergrundbahnen 
möglich,  die  Reisegeschwindigkeit  auf  mehr 
als  das  Doppelte  zu  erhöhen.  Hierin  liegt 
ihre  Ueberlegenheit  über  den  Straßenbahnen, 
denen  sie  bezüglich  der  Zugänglicbkeit  der 
Haltestellen  nicht  gewachsen  sind.  Da  ganz 
besonders  in  der  Großstadt  Zeit  Geld  be- 

deutet, so  können  die  Schnellbahnen  mit 
einem  regen  Verkehr  rechnen,  der  es  ihnen 
gestattet,  Züge,  die  in  der  Regel  aus  2 — 6 
Wagen  bestehen,  in  Zeitabständen  von 
wenigen  Minuten  aufeinander  folgen  zu  lassen 
und  damit  eine  kilometrische  Einnahme  zu 
erzielen,  die  über  die  der  Straßenbahnen 
noch  erheblich  hinausgeht  und  einen  genügen- 

den Ueberschuß  zur  Verzinsung  des  ge- 
waltigen Baukapitals  abwirft.  Nach  der 

Statistik  für  Ende  1918  betrug  das  Bau- 
kapital  der  Berliner  Hoch-  und  Unter- 

grundbahnen rd.  5  800  000  M.  für  1  km, 
dasjenige  für  1  km  dortiger  Straßenbahn 
rd.  524  000  M.  Von  größter  Bedeutung 
somit  sind  Straßenbahnen  und  Hoch-  und 
Untergrundbahnen,  die  zusammengefaßt  als 
Stadtbahnen  bezeichnet  werden  mögen,  für 
die  Entwicklung  der  Städte,  für  die  Be- 

siedlung der  Außenbezirke,  für  die  Massen- 
beförderung der  Bevölkerung  zwischen  Ar- 

beitsstelle und  Wohnstelle,  für  die  Lösung 
der  Wohnungsfragen,  für  Gesundheitspflege 
und  soziale  Wohlfahrt.  Die  Stadbahnen, 
ihre  zweckmäßige  Anlage  und  Verwaltung, 
ihr  wirtschaftlicher  und  sachkundiger  Be- 

trieb bilden  heute  eine  wesentliche  Grund- 
lage für  Leben  und  Fortschritt  der  Städte. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  daß  in  stark  be- 
siedelten Landesteilen  wie  in  Oberschlesien 

und  vor  allem  im  Industriebezirk  von  Rhein- 
land und  Westfalen  die  Straßenbahnen  sich 

weit  über  das  Weichbild  der  Städte  hinaus 
über  weite  Entfernungen  ausgedehnt  haben 
und  ein  großes  sich  über  zahlreiche  Gemeinden 
und  Kreise  erstreckendes  Netz  bilden,  inner- 

halb dessen  die  Durchführung  der  Züge 
einer  Bahn  über  die  Gleise  einer  anderen 
keine  Seltenheit  ist. 

2.  Wirtschaftliche  Grundlagen,  bau-, 
betriebs-  und  verkehrstechnische  Ge- 

staltung, a)  Kleinbahnen.  Um  neue 
Kleinbahnen  ins  Leben  zu  rufen,  oder  vor- 

handene zu  erweitern,  ist  eine  gründliche 
Prüfung  und  Berücksichtigung  der  wirt- 

schaftlichen Grundlagen  erste  Voraussetzung. 
Von  ihnen  hängt  die  zu  erwartende  Ent- 

wicklung der  Bahn  ab,  die  ihrerseits  wieder 
für  die  bauliche,  betriebliche  und  verkehrs- 

technische Ausgestaltung  maßgebend  ist. 
Es  ist  dabei  namentlich  zu  prüfen,  ob  und 
in  welchem  Umfange  die  Bahn  voraussicht- 

lich zur  Beförderung  von  Gütern  in  Anspruch 
genommen  wird,  ob  sie  in  erster  Reihe  land- 

wirtschaftlichen Bedürfnissen  dienen  soll, 
ob  Industrie  vorhanden  ist  oder  ob  deren 
Entstehung  erwartet  werden  darf,  ob  die 
Möglichkeit  zur  Erschließung  vorhandener 
Bodenschätze,  zur  Herstellung  von  Privat- 

anschlüssen vorhanden  ist,  ob  der  Wett- 
bewerb anderer  Verkehrsmittel  in  Frage 

kommt  oder  ob  aus  einem  Anschluß  an 
diese  Vorteile  zu  ziehen  sind.  Alles  dies 
sind  Faktoren,  die  für  die  Ausgestaltung 
der  Bahn  von  größter  Wichtigkeit  sind, 
von  denen  insbesondere  Linienführung,  größte 
Fahrgeschwindigkeit,  Spurweite,  zulässiger 
Raddruck,  Ausgestaltung  der  Bahnhofs- 

anlagen u.  a.  m.  abhängig  sind.  Die  Er- 
fahrung hat,  wie  schon  hervorgehoben,  ge- 

zeigt, daß  namentlich  in  der  ersten  Zeit 
des  allgemeinen  Kleinbahnaufschwungs  in 
diesen  Punkten  häufig  falsche  Annahmen 
gemacht  wurden  und  daß  infolgedessen 
noch  heute  zahlreiche  Bahnen  an  den 
Fehlern  kranken,  die  bei  ihrer  Entstehung 
begangen  worden  sind.  Man  sah  sich 
häufig  gezwungen,  nachträglich  Aenderungen 
und  Ergänzungen  wesentlicher  Art  vor- 

zunehmen und  damit  das  Baukapital  zu 

erhöhen,  während  andere  Teile  des  Bahn- 
kapitals nicht  wirtschaftlich  ausgenutzt 

werden  konnten.  Wesentlich  ist  auch  für 
den  Güterverkehr  die  Frage  des  Anschlusses 

an  die  Vollbahn,  und  es  wurde  schon  er- 
wähnt, daß  Kurzsichtigkeit  gerade  durch 

Vernachlässigung  dieser  Frage  früher  viel 
versäumt  hat.  Auch  die  Vollbahnen  müssen 

berücksichtigen,  daß  Kleinbahnen  Verkehrs- 
unternehmungen öffentlicher  Art  ebenso 

wie  die  Vollbahnen  selber  sind  und  daß 

sie  infolge  dieses  öffentlichen  Charakters 
in  vielen  Punkten  gesetzlichem  Zwange 

unterliegen,  also  durchaus  nicht  mit  einem 

beliebigen  Privatverfrachter  in  deiche  Linie 

gestellt  werden  dürfen.  Kleinbahnen  dürfen 

auch  nicht  als  gewöhnliche  Privat ansehluß- 
inhaber  angesehen  werden,  wie  dies  häufig 

geschehen  ist  und  in  Verkennung  der  wirt- 
schaftlichen und  verkehrstech nischen  Be- 

deutung der  Kleinbahnen  auch  heute  immer 

noch  geschieht.    Es  wird  dabei  meist  nicht 
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berücksichtigt,  daß  die  ollbahnen  durch 
die  Kleinbahnen  in  manchen  Fallen  7on 

der  Notwendigkeit,  ihre  Bauanlagen  un- 
wirtschaftlich zu  vergrößern,  befreit  worden 

nnd.  Eb  soll  nicht  verkannt  werden,  daß 
die  Staaten  die  Entwicklung  der  Klein- 

bahnen in  vielen  Beziehungen,  durch  Ge- 
währungbilliger Geldmittel,  durch  Erleich- 

terung des  Genehmigungsverfahrens  u.  a. 
gefördert  haben,  im  Widerspruch  dazu 
Steht  B8  dann  um  BO  mehr,  wenn  der 
Staat  als  Unternehmer  der  Vollbahnen  aus 
eng  fiskalischen  Gesichtspunkten  heraus  die 
Anschlüsse  der  Kleinbahnen  an  das  Vollbahn- 

netz mit  Ausgaben  belastet,  tue  auf  die  an 
und  für  sieh  geringe  wirtschaftliche  Starke 
der  Kleinbahnen  keine  Rücksicht  nimmt  und 
deren  Entwicklung  hemmt  oder  unmöglich 
macht. 

größter  Wichtigkeit  ist  es,  alle 
diese  Fragen  von  vornherein  eingehend  zu 
prüfen,  klarzustellen  und  festzulegen,  zu 
welchem  Zwecke  die  Eeranziehung  von 

_'-n  nicht  dringend  genug  zu 
fehlen  i.-t.  wo  immer  das  Bedürfnis  zur 

Herst«  Ilung  von  Bahnen  niedrigerer  Ordnung 
vorlii 

Zur  Befriedigung  dieses  Bedürfnisses  genügt 
icht,  nur  i  mungsgeist  freie 
I    zu    lassen,    weil    solche    Bahnen   einen 

verhältnismäßig    geringen    Verkehr    haben, 
I  er   dem    l  nternel  mer    lohnende    l  li  - 

■•  in  der  Regel  nicht  in  Aus- 
sicht   stellt.       Wo    nicht    der    Staat    selbst 

rieh  für  berufen  halt,   solche  Bahnen   ins 
ZU  rufen   und  zu   betreiben,  wie  dies 

in  betreff  zahlreicl  i  isenbahnen  in 
all  i.-t.  da  werden  gich  Privat- 

für    Kleinbahnen    meist     nur 
»renn  ihre  Zweifel  an  der  Er- 

len  durch    Ge- 
Beibilfen,  durch   Beteili| 

fentlicher  Verbände  oder 
Vorteilen    and« 

Art  ■  berall  war  man  d(    - 
halb  bemüht,  durch  Förderungsmitte]  dieser 
Art  erw<  cken. 

waren 
in  <:■ 

Die  I 
.    ren    Form 

■ 
und   1 

Staat       128  Mill. 
Provinzen        100     ,, 
Kreise   189      „ 
zunächst  Beteiligte   102     „ 
in  sonstiger  Weise  ....    .  233     ., 

752  Mill. Bei  den  preußischen  Kleinbahnen  setzten 

sich   Knde  1918  die  Staatsbeihill'en  wie  i'olfrt 
zusammen:  Beteiligung  mit  Aktien:  82  Mill. 
M.,  sonstige  Beteiligung  25  Mill.  M.,  Dar- 

lehn 129  Mill.  31.,  Verlorene  Zuschüsse 
0,54  Mill.  M.  Zusammen  rd.  137  Mill.  M.; 
auf  das  eine  Jahresverzinsung  von  rd.  1,2 entfiel 

Bei  der  Wahl  der  Spurweite  hat  man  sich, 

wie  bereits  erwähnt,  in  dvi-  Anfangszeit  des 
Kleinbahnbaues  zu  ängstlich  an  die  Schmal- 

spur geklammert.  In  Preußen  trab  es  unter 
den  Kleinbahnen  am  31./1II.  1919:  G3,2  ,; 

mit  Regelspur,  13,5%  mit  I  m-Spur  und 
83,3  ,'.  mit  anderen  Schmalspuren.  Das Baukapital  betrug  für  1  km  Regelspur 
83  059  M.,  für  1  km  Schmalspur  51035  M. 
Während  in  den  letzten  15  Jahren  die 

Streckenlänge  der  schmalspurigen  und  regel- 
Bpurigen  Straßenbahnen  in  Preußen  an- 

nähernd gleichmäßig  gewachsen  ist,  überwog 
bei  den  Kleinbahnen  die  Zunahme  <.\vr  Regel- 
spur  ganz  erheblich  diejenige  der  Schmalspur. 
Als  ein  Beispiel  allzuweit  gehenden  Fest- 
haltens  an  der  1  m-Spur  kann  Belgien  be- 

zeichnet werden,  wo  mil  verschwindenden 
Ausnahmen  das  ganze  Vizinalbahnnetz  in 
L-m-Spur  ausgeführt  worden  ist.  So  wertvoll 
der  dadurch  gewonnene  Vorteil  der  völligen 
Einheitlichkeit  ist,  bo  unterliegt  es  doch 
keinem  Zweifel,  daß  bei  manchen  Bahnen 
durch  die  Wahl  der  Regelspur  die  Entwick- 

lung weit  mehr  hätte  gefördert  werden 
können,  weil  durch  das    l'mladen  der  Güter 
eine  Verteuerung  und  Verzögerung  in  der 
Beförderung  stattfindet,  Verluste  nicht  zu 
vermeiden  Bind,  die  Ausnutzung  der  Wagen 
und  Bahnhofsanlagen  verschlechtert  wird 
u.  dgl.   m.      Von    [ntere  bc   sind   folgende 
Zahlen: 

Im  .Iahte  1915  bet  rüg  bei  den  preul 
Kleinbahnen  auf  1  km  Betriebslänge  in   St 

n  men.      In 

•  ,    die 

Korn- 

seit  • 

'.  M. 

■ 
bt: 

Hervorzuheben  ist,  daß  die  Einführung 
von    Rollwagen    und     Rollböcken,    mi 
(lere 

ii    beförderl     werden    können,    einen 
'   .        l;  cht     ZU     bieten 

axt  mancherlei ten. 
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Was  von  der  Spurweite  gilt,  findet  mehr- 
fach auch  auf  die  Linienführung  Anwendung, 

man  war  in  der  Entstehungszeit  der  Klein- 
bahnen allzusehr  bemüht,  die  Bahnen  auf 

■öffentliche  Straßen  zu  legen  und  dort,  wo 
eigener  Bahnkörper  gewählt  wurde,  Grund- 
stücksdurchsehneidungen  zu  vermeiden  und 
die  Erdarbeiten  auf  ein  Mindestmaß  herab- 

zudrücken. So  kamen  Linienführungen 
mit  allzu  häufigen  und  zu  scharfen  Krüm- 

mungen, mit  übermäßigen  Steigungen  zu- 
stande, bei  denen  auf  die  Entwicklungsfähig- 

keit der  Bahn  und  die  Erweiterung  der  Bahn- 
höfe allzuwenig  Rücksicht  genommen  war. 

Zur  Regel  sollte  es  gemacht  werden,  daß 
Gleishalbmesser  unter  60  m  und  Steigungen 
von  mehr  als  1  :  40  vermieden  werden. 

Als  Betriebsart  kommt  bei  den  Klein- 
bahnen der  Dampf  immer  noch  in  erster 

Reihe  in  Frage.  Elektrischer,  benzin- 
elektrischer oder  elektrischer  Akkumulatoren- 

betrieb gehört  heute  bei  ihnen  aus  wirtschaft- 
lichen Gründen  noch  zu  den  Seltenheiten. 

Im  übrigen  ist  beim  Bau  von  Kleinbahnen 
anzustreben,  die  Zahl  der  Haltestellen  und 
Bahnhöfe  und  vor  allem  die  Zahl  der  Loko- 

motivstationen nicht  größer  zu  nehmen  als 

unbedingt  notwendig,  auf  Erweiterungs- 
fähigkeit  möglichst  Rücksicht  zu  nehmen, 
die  Werkstätte,  wenn  eine  solche  mit  dem 
Bau  der  Bahn  verbunden  werden  soll, 
möglichst  in  die  Mitte  des  Bahnnetzes  zu 

bringen,  nach  möglichst  großer  Fahrgeschwin- 
digkeit zu  trachten,  nötigenfalls  auch  Siche- 

rungsanlagen auf  der  Strecke  nicht  zu 
sparen  und  vor  allem  schon  beim  Bau  auf 
möglichste  Personalersparnis  im  Betrieb 
Rücksicht  zu  nehmen.  Auch  bei  der  Aus- 

wahl der  Fahrzeuge  muß  auf  möglichste 
Aufnahmefähigkeit  und  Tragfähigkeit  Rück- 

sicht genommen  werden  und  auf  die  Mög- 
lichkeit, durch  einen  Zugbegleitungsbeamten 

während  der  Fahrt  mehrere  Personenwagen 

ungefährdet  bedienen  zu  lassen.  In  der  An- 
wendung durchgehender  Bremsen  sollte  man 

nicht  zu  ängstlich  sein. 
Für  den  Betrieb  der  Kleinbahn  ist  es 

nötig  zu  wissen,  ob  diese  für  sich  oder  im 
Anschluß  an  andere  Bahnen  betrieben  werden 
soll  und  ob  im  letzteren  Falle  nicht  nur  von 

technischen  Anlagen,  insbesondere  der  Werk- 
stätte, sondern  auch  von  der  Betriebsleitung 

gemeinsamer  Gebrauch  zu  machen  ist.  Allzu 
kleine  Bahnnetze  arbeiten  unwirtschaftlich, 
wenn  sie  als  selbständige  Unternehmen  auf- 

treten, übermäßig  große  Netze  unterliegen 
leicht  der  Gefahr  des  Bureaukratismus  (In 

Belgien  glaubt  man  dem  für  sich  betrie- 
benen Kleinbahnnetz  zweckmäßig  eine  Länge 

von  rund  300  km  geben  zu  sollen).  Im 
übrigen  ist  von  größter  Wichtigkeit,  wenn 
der  Kleinbahn  die  pflegliche  ständige  Be- 

obachtung und  Leitung  zuteil  werden  soll, 

die  zu  ihrem  Gedeihen  nötig  ist,  den  Betrieb 
einem  oder  mehreren  technisch  und  wirt- 

schaftlich ihrer  Aufgabe  gewachsenen  lei- 
tenden Beamten  zu  übertragen,  denen  inner- 

halb der  ihnen  durch  Genehmigungsurkunde 
und  durch  die  im  Haushaltsplan  bewilligten 
Mittel  gezogenen  Grenzen  möglichste  Selb- 

ständigkeit zu  übertragen  ist.  Für  den  Be- 
trieb gelten  die  amtlichen  Bau-  und  Be- 

triebsvorschriften, die  Bedingungen  für  An- 
schluß an  die  Reichsbahn,  für  die  Einstellung 

von  Wagen  in  den  Reichsbahnwagenpark 
usw.  Die  Aufstellung  eigener  Betriebs-  und 
Fahrdienstvorschriften  muß  mit  Sorgfalt 
vorgenommen  werden. 

Für  den  Verkehrsdienst  ist  daran  fest- 
zuhalten, daß  in  Preußen  die  Nebenbahnen 

im  Güterverkehr  in  direkten  Tarifbeziehungen 
mit  den  Reichseisenbahnen  stehen  unter 
Auflassung  der  halben  Abfertigungsgebühr, 
was  bei  den  nebenbahnähnlichen  Kleinbahnen 

nicht  der  Fall  ist.  Diesen  wird  imUebergangs- 
verkehr  mit  der  Reichseisenbahn  ein  Fracht- 

nachlaß gewährt,  der  bis  zum  Jahre  1920 
für  100  kg  2  Pf.  betrug  und  den  Verfrachtern 
zuzuweisen  war,  der  seitdem  zugunsten  der 
Kleinbahnen  eine  wesentliche  Erhöhung  er- 

fahren hat.  Zu  erwähnen  ist,  daß  in  Preußen 
die  Kleinbahnen  bezüglich  ihrer  Tarife 

gemäß  Kleinbahngesetz  an  gewisse  Zu- 
stimmungen der  Genehmigungsbehörde  ge- 

bunden sind.  Die  dieserhalb  den  Wegeunter- 
haltungspflichtigen eingeräumten  Rechte  sind 

vielfach  Gegenstand  von  Streitfällen  ge- 
worden. Im  übrigen  sind  die  Kleinbahnen 

bezüglich  ihrer  zur  Genehmigung  vorzu- 
legenden Tarife  unabhängig.  Dies  gilt  auch 

von  deren  äußeren  Form,  doch  pflegt  man 

die  Gütertarife  zur  leichteren  Frachtberech- 
nung dem  Schema  der  Reichsbahnen  mög- 
lichst anzupassen.  Zu  bemerken  ist  noch, 

daß  die  Verkehrsordnung  für  die  Eisenbahnen 
Deutschlands  für  Kleinbahnen  nicht  ver- 

bindlich ist,  meist  aber  zur  Anwendung  ge- 
bracht wird.  Abfertigungsdienst,  Abrech- 

nung und  Verkehrskontrolle  können  bei 
Kleinbahnen,  da  direkte  Gütertarife  nicht 

bestehen,  einfacher  gestaltet  werden  als 

bei  Nebenbahnen,  bei  trecebenen  Verhält- 
nissen empfiehlt  sich  Zenfralabfertigung 

etwa  am; Reichsbahn- Anschlußbahnliol.    j 

b)  Straßenbahnen,  Hoch-  und  Un- tergrundbahnen. Eigentum  und  Betrieb 

entfielen  i.  J.  1918  bei  den  Straßenbahnen  so- 
wie denHoch-  und  Untergrundbahnen  fast  zur 

Hälfte  (98)  auf  Kommunalverbände  und  (101) 

auf  Private.  Das  gesamte  Kapital  war  ins- 

besondere durch  die  Entwicklung  der  Hoch- 

und  Untergrundbahnen  auf  1177  Mill.  .M. 

angewachsen  und  in  folgender  Weise  auf- gebracht worden: 
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Staat         o,8S7  Hill. 
Provinzen         2,2.V)     ,, 
Kri'ise   31.588     „ 
zunächst  Beteiligte  .    .    .   275,586    „ 
in  sonstiger  Weise    .    .    .   800,303    „ 

1177         Mi  11. 

Das  Baukapita]  betrag  in  Preußen  (ohne 
Hoch-  und  Untergrundbahnen  und  Ber- 

liner   Straßenbahn)    für   1    km    Regelspur 
187  llä  M.,  für  1  km  Schmalspur  141  :)l)2  M. 
Bei  Straßenbahnen  spielt  die  Wahl  der 
Spurweite  nicht  eine  Bolohe  Bolle  wie  bei 
den  Kleinbahnen.  Nach  der  Statistik  des 
Jahres  1918  besaßen  in  Preußen  36,1%  der 
Straßenbahnen  Regelspur,  58,5%  die  1  m- 

Spur.   ."».4  ",,   BOnstige   Spurweite. Bezuglich  der  Lage  der  Bahn  innerhalb 
der  Straßen  gingen  die  Ansichten  in  Literatur 
und  Praxis  viellach  auseinander.  Im  allge- 

meinen wird  der  Lage  der  Bahn  in  der 
l  enmitte  derVorzug  gegeben  vorder  Lage 

an  den  Bordsteinkanten.  Angestrebl  wird,  die 
Bahnen  in  breiteren  Straßen  möglichst  vom 
übrigen  Straßenverkehr  zu  trennen,  Inseln  in 
der  Fahrbahn  zum  Schutze  des  Publikums  an- 

zulegen und  auf  möglichst  ungefährdetes  Dm- 
■  n  einer  Linie  in  eine  andere  Bück- 

sicht zu  nehmen.  Einfache  offene  Warte- 
halh  enfalls  auch  nur  Schutzdächer 
über    dem    Bürgersteig    zum     Schutze    des 
Publikum-  an  den  Haltestellen  sind,  wenig- 

len  größeren  Städten,  anzustreben. 
Elektrische  Vorortbahnen  werden,  namentlich 

sie  mit  größeren  Betriebsmitteln  und 
D  betrieben  werden,  selten 

durch  die  Stadt  durchgeführt,  sondern  meist 
nur  bis  an  einen  Punkt,  der  von  der  Grenze 
der  innen  ll  nicht  allzuweit  entfernl 

liegt.    V.  .'kehr  in  Wagenladungen 
•  mau  auch  bei  Vorort- 

bahnen auf  eigenem  Bahnkörper  in  der  Regel 
von  I  .  ioi  en  und  von  v, 

bsarf  Kommt  heute, 
1  nterleit  inj  betrieb  und  Akkumu- 

latorenbetrieb  Eich    ab    unwirtschaftlich    er- 
•  !;■  'neb  mit  Ober- 
.    ü   '.'.     •  ■    I  . 

Bauart  der  2  inki  n  er- 
balu  P  iblikum  den  Quer- 

rzug.      Bei 
It  bicli  ein  Abschluß 

I  a<  b    dem 
hin    und 

■ ung     Von 

in     di  ■  der     \\ 

gLften  dii 

wort- 
dasselbe,  was   bei  den    1 

für  Betriebs-  und  Einnahmekontrolle,  Sta- 
tistik und  Abrechnung  auf  die  einfachste 

Form  gebracht   werden. 
Es  ist  unmöglich,  hier  auf  das  Spezial- 

gebiet der  Hoch-  und  Untergrundbahnen 
naher  einzugehen,  vielmehr  muß  auf  die 
einschlägige  Literatur  verwiesen  werden. 
In  Deutschland  bestehen  solche  Bahnen 
bisher  nur  in  Berlin  und  Hamburg,  außer- 

dem die  Schwebebahn  Barmen-Elberfeld. 
3.  Entstehung  und  Entwicklung  der 

Kleinbahnen,  ihre  rechtliche  Ordnung. 
In  den  deutschen  Bundesstaaten 
hat  sich  die  Entwicklung  der  Kleinbahnen 
sehr  ungleichmäßig  vollzogen.  Es  hat  dies 
teilweise  seinen  Grund  in  der  verschiedenen 

rechtlichen  Behandlung  der  nicht  den  Haupt- 
eisenbahnen angehörigen  Bahnen,  unter 

welchen  in  einzelnen  Staaten  mehrere  Gat- 
tungen nicht  unterschieden,  in  anderen 

Neben-  und  Kleinbahnen  zwar  unterschieden, 
beide  jedoch  als  Eisenbahnen  im  Sinne  der 
Reichsverfassung  und  der  sonstigen  Eisen- 
bahngesetzgebung  angesehen  werden,  in  an- 

deren endlich  die  Kleinbahnen  der  Eisen- 
bahngesetzgebung  ganzlich  entzogen  sind 
und  eine  besondere  Regelung  erfahren  haben. 
Andererseits  wurde  die  Entwicklung  wesent- 

lich beeinflußt  durch  die  grundsätzliche 
Stellung  der  einzelnen  Staaten  zu  dem  Eisen- 
bahnwesen.  Wo  der  Staat  in  der  Kegel  die 
Eisenbahnunternehmungen  in  Beine  Hand  ge- 

nommen hatte,  mußte  er  sieh  auch  der  b'ür- 
orge  für  den  lokalen  Verkehr  in  höherem 
Maße  widmen  als  da,  WO  auch  Haupt-  oder 
Nebeneisenbahnen   entweder   ganzlich   odei 
doch  ZU  einem  nicht  iineilieblichcn  Teile 
Privaten   überlassen   werden. 

Die  rechtliche  Ordnung  der  Kleinbahnen 
ist    in   erster    Linie  durch    ihren    technischen 
und  wirtschaftlichen  Charakter,  rodann  aber 
auch  durch  die  Auffassung  ihrer  recht- 

lichen -Natur  im  allgemeinen  bedingt.    Wird 
ihnen  der  rechtliche  Charakter  von  Kiscn- 
bahnen,  wenn  auch  \mi  Ei  anbahnen  niederer 

Ordnung,  zuerkannt,  bo  Bind  sie  ohne  wei- 
den   iur    Eisenbahnen    bestehenden 

normen    insoweil     unterworfen,    als 
nicht  ■•    Be  timmungen  ffli     ie  ■ 
troffen  sind.   Dies  ist  in  vielen  Staaten,  i,  b. 
in   Oesterreich,   aber  auch   in  den   rni 
deutschen  Bundesstaaten,  so  namentlich  in 

i  n    und    im    Freistaate    Sachsen, 
nen,  wo  die  mil  Dampf  oder  auch  mit 

•  1     Kialt     betin  bi  i.i  n    Lahnen    als 

bahnen    angesehen    werden    und    ent- 
weder durch    1  -  durch   die    I  K  - 

nebmigungen  die  an  Eisenbahnen  su  itellen- 
den    Anforderungen    ihrem    Charakter     und 

Zweckbe  timmung    entsprechend    er- 
maß  Werden  die  Bahnen  aber • nbabnen 

den,  dann  bedarf  1 
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umfassenden  rechtlichen  Regelung  ihrer  Ver- 
hältnisse, weil  alsdann  die  Eisenbahnrechts- 

normen für  sie  keine  Geltung  haben.  Auf 
diesem  Standpunkte  steht  Preußen,  welches 
durch  das  Gesetz  über  Kleinbahnen  und 
Privatanschlußbahnen  v.  28./VII.  1892  den 
Kleinbahnen  einen  von  dem  der  Eisenbahnen 

verschiedenen  Rechtscharakter  beigelegt  und 
ein  besonderes  Recht  für  sie  geschaffen  hat. 

Nach  diesem  Gesetze  sind  Kleinbahnen 
die  dem  öffentlichen  Verkehr  dienenden 

Eisenbahnen,  welche  wegen  ihrer  geringen 
Bedeutung  für  den  allgemeinen  Eisenbahn- 

verkehr dem  Gesetze  über  die  Eisenbahn- 
unternehmungen v.  3. /XL  1838  nicht  unter- 

liegen, insbesondere  solche  Bahnen,  welche 
hauptsächlich  den  örtlichen  Verkehr  inner- 

halb eines  Gemeindebezirks  oder  benach- 
barter Gemeindebezirke  vermitteln,  sowie 

Bahnen,  welche  nicht  mit  Lokomotiven  be- 
trieben werden.  Bestehen  darüber  Zweifel, 

ob  hiernach  eine  Bahn  als  Kleinbahn  anzu- 
sehen ist,  so  entscheidet  darüber  auf  An- 

rufen das  Staatsministerium. 

Die  Verleihung  des  Unternehmungsrechts 
an  die  Eisenbahnen  erfolgt  durch  ein  Privi- 

legium, welches  stets  in  Verbindung  mit  dem 
Enteignungsrecht  erteilt  wird  und  daher 
den  Unternehmer  in  den  Stand  setzt,  sein 
Unternehmen  unter  allen  Umständen  durch- 

zuführen. Die  Genehmigung  einer  Klein- 
bahn hat  einen  der  Eisenbahngenehmigung 

verwandten  Charakter  eines  Privilegs1),  wird 
aber  im  Gegensatze  zu  der  Eisenbahn- 

genehmigung ohne  Rücksicht  auf  ein  für  die 
Bahn  bestehendes  Bedürfnis  erteilt,  ver- 

bürgt aber  auch  dem  Unternehmer  nicht 
die  Möglichkeit  der  Ausführung.  Dazu 
bedarf  es  für  ihn  in  der  Regel  noch  des 
Enteignungsrechts  oder  der  Gestattung  der 
Benutzung  öffentlicher  Wege  seitens  des 
Wegeunterhaltungspflichtigen.  Die  letztere 
kann  zwar  durch  die  Verwaltungsbeschluß- 

behörde ergänzt  werden,  die  Ergänzung  setzt 
aber  ebenso  wie  die  Erteilung  des  Ent- 

eignungsrechts voraus,  daß  ein  öffentliches 
Interesse  für  die  Bahn  besteht.  Auch  darin 
unterscheidet  sich  die  Kleinbahngenehmigung 
von  der  Eisenbahngenehmigung,  daß  sie  in  der 
Regel  nicht,  wie  diese,  ohne  zeitliche  Be- 

grenzung, sondern  nur  auf  eine  bestimmte 
Zeit  erteilt  wird. 

Mit  Rücksicht  auf  ihre  nur  vorwiegend 
örtliche  Bedeutung  ist  die  Zuständigkeit 
zur  Genehmigung  einer  Kleinbahn  nicht  einer 
Zentralbehörde    vorbehalten,    sondern    den 

J)  Gleim,  Kleinbahnges.,  3.  Aufl.  S.  35-38, 
54—57  hält  hiervon  abweichend  an  der  Ansicht 
fest,  daß  die  Genehmigung  lediglich  polizeilichen 
Charakter  trage  (vgl.  Eger,  Kleinbahnges. 
2.  Aufl.  S.  32ff.  und  deutsche  Straßen-  und 
Kleinbahn-Zeitung  1918,  S.  408). 

Orts-  und  Landespolizeibehörden  übertragen, 
den  letzteren  (Regierungspräsidenten)  stets 
dann,  wenn  der  Betrieb  der  Bahn  ganz  oder 
teilweise  mit  Maschinenkraft  beabsichtigt 
ist;  die  Genehmigung  ist  aber  in  diesem  Falle 
nur  im  Einvernehmen  mit  einer  von  dem 
Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  zu  be- 

zeichnenden Eisenbahnbehörde  zu  er- 
teilen. 

Um  die  Regelung  der  Rechtsverhältnisse 
einer  jeden  Kleinbahn  nach  ihrem  besonderen 
Charakter  und  nach  den  betreffenden  ört- 

lichen Verhältnissen  zu  ermöglichen,  hat 
sich  das  Kleinbahngesetz  bis  auf  wenige 
Ausnahmen  der  Aufstellung  allgemeiner 
Normen  enthalten  und  es  der  genehmigen- 

den Behörde  überlassen,  in  jedem  Falle 
diese  Regelung  in  der  Genehmigung  vorzu- 

nehmen. Dabei  sind  ihr  jedoch  bestimmte 
Grenzen  gezogen.  Abgesehen  davon,  daß 
den  Kleinbahnen  im  Interesse  der  Landes- 

verteidigung und  der  Reichspostverwaltung 
gewisse,  dieselben  nicht  oder  doch  nur  in 
geringem  Maße  belastende  Verpflichtungen 
auferlegt  werden  können,  ist  die  genehmi- 

gende Behörde  bei  der  Bestimmung  des 
Genehmigungsinhalts  im  wesentlichen  auf 
sicherheitspolizeiliche  Rücksichten,  insbe- 

sondere die  Rücksicht  auf  die  betriebssichere 

Beschaffenheit  der  Bahn  nebst  den  Betriebs- 
mitteln, auf  die  Befähigung  und  Zuverlässig- 

keit der  betriebsausführenden  Beamten  und 

auf  den  Schutz  gegen  schädliche  Einwir- 
kungen beschränkt,  welche  der  Umgebung 

der  Bahn  aus  der  Bahnanlage  und  dem  Be- 
triebe erwachsen  können.  Für  die  Berück- 

sichtigung des  öffentlichen  Verkehrsinteresses 
sind  dieser  Behörde  verhältnismäßig  enge 
Grenzen  gezogen.  Außer  der  Verpflichtung 
des  Unternehmers  zur  Aufrechterhalt  11112; 
des  ordnungsmäßigen  Betriebs  kann  sie  sich 
nur  eine  Einwirkung  auf  den  Fahrplan  und 
auf  den  Höehstbetrag  der  Beförderungspreise 
sowie  das  Recht  vorbehalten,  den  Unter- 

nehmer einer  auch  zum  Güterverkehr  be- 
stimmten Bahn  zur  Gestattung  der  Einfüh- 

rung von  Anschlußgleisen  für  den  Privat- 
verkehr anzuhalten/  Ein  maßgebender  Ein- 

fluß auf  den  Bau  der  Bahn  und  der  Be- 
triebsmittel ist  der  genehmigenden  Behörde 

dadurch  gesichert,  daß  nur  auf  Grund  des 
besonderen  Bauplans  und  der  Zeichnungen 
der  Betriebsmittel  die  Genehmigung  er- 

teilt wird  und  dem  Unternehmer  dabei  zur 

Pflicht  gemacht  werden  kann,  auch  bei  Er- 
gänzungen und  Erneuerungen  von  diesem 

Bauplan  ohne  besondere  Genehmigung  nicht abzuweichen. 

Inwieweit  die  bezeichneten  Rücksichten 

im  Einzelfalle  besondere  Anordntiiiiren  in 

der  Genehmigung  erheischen,  überläßt  das 
Gesetz  dem  Ermessen  der  genehmigenden Behörden. 
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Die  Aufsicht  Ober  die  Kleinbahnen  sieht 
der  für  ihre  Genehmigung  zuständigen  Be- 

hörde zu.  Sic  hat  lediglich  darüber  zu 
wachen,  daß  Genehmigungsbedingungen  und 
Vorschriften    des    Kleinbahm:esetzes    seitens 

des  Unternehmen  erfüllt  werden. 
Falls  eine  Kleinbahn  Bpater  nach  der 

Entscheidung  ̂ \v^  Staatsministeriums  eine 
ihre  Unterstellung  unter  die  Eisenbahn- 
i.resetz.Lrel>unir  erfordernde  Bedeutung  ge- 

.  ist  dem  Staate  ihr  Erwerb  gegen  Ent- 
schädigung vorbehalten. 

Für    die    privatrechtlichen    Verhältnisse 
der  Kleinbahnen,  die   Unternehmungsform, 
die   Kredit  nahmt'   und   anderes  sind   die   all- 

gemeinen   Rechtsnormen  maßgebend.     Ihre 
endung  war  jedoch  in  einzelnen   Rich- 

tungen,    insbesondere     in     betreff    der     l!e- 
fung    eines    Realkredits    deshalb    mit 

Schwierigkeiten  verbunden,  weil  nach  dem 
allgemeinen  Hechte  die  Verpfandung  einer 
Kleinbahn    nicht    als    Ganzes,    sondern    nur 
durch    Pfandbestellung    an    .allen    einzelnen 
ihr  einverleibten    Grundstücken   rechtswirk- 

sam erfolgen  konnte.      Diesem   Mangel  ist 
durch  das   <i.  betreffend  das  Pfandrecht   an 
Privateisenbahnen  und  Kleinbahnen  und  die 
Zwangsvollstreckuni      dieselben  V.19./VIIL 
1895,    spat«  r    ersetz!    durch    das    <l.    über 
die  Bahneinheiten  v.  8./VTL  1902.  abgeholfen 

Blbe   legi    einer  jeden   Privat- 
bahn  und  einer  jeden  Kleinbahn,  deren 

mer  zum  Betriebe  di  reelben   ver- 

pflichtet   i.-t.    einschließlich    des    dazu 
träte  den  Charakter  einer 

it    im    rechtlichen    Sinne    bei    mit    der 

im.',  daß  diese   Einheil    nunmehr  als 
1  inde    von     Rechts- 

.    .       /. .         Vollstreckungen 
ind  ii  jb<  I  ranzet  ver- 

• .  /.  ir  Erleichterung  des 
1        ze  auch  die  Ver- 

;  ihnen  tur  die  von  ihnen 
auf    den    Inhaber    lautenden 

tatt<  t  worden, 

\  ■  •  • 

düngen  nur  zugunsten  namentlich  bezeich- 
Sicherheit  dafür, 

daß  eine   ihnen    verpfändete   Palm   nicht    in 
düclien 

plitterf    v.  bren    den 
1  nimungei 

der 

i 

• 

Rechte 

Ualin- 

Pn- 
dem- 
d,    in 

Unternehmens  ihren  Sitz  hat.  Pire  Anlegung 
erfolgl  jedoch  nicht  von  Amts  wegen,  son- 

dern nur  auf  Antrag  des  Bahneigentümers, 
und  wenn  im  Wege  der  Zwangsvollstreckung 
eine  Forderung  in  das  Bahngrundbuch  ein- 

zutragen ist.  auf  Antrag  der  Pahnaufsiehts- 
behörde.  Für  die  Führung  der  Bahngrund- 

bücher sind  ebenso  wie  für  die  Veräuße- 
rung und  die  dingliche  Belastung  dieser 

Bahnen  die  allgemeinen  Grundbuchgesetze 
und  die  für  die  Rechtsgeschäfte  über  Grund- 

stücke geltenden  Rechtsnormen  maßgebend, 
jedoch  mit  einzelnen  Aenderungen,  welche 
das  ( leset  z  mit  Rücksicht  auf  die  besondere 
Natur  des  Bahneigentums  für  erforderlich 
erachtel  hat. 

Durch  das  G.  v.  28./VII.  1892  war  die  not- 
wendige Rechtsgrundlage  für  die  Serstellung 

und  den  Betrieb  von  Kleinbahnen  geschaffen, 
aber  nicht  in  dem  Sinne  einer  ins  einzelne 

gehenden  Regelung  ihrer  Verhältnisse,  son- 
dern durch  1'eberl ragung  der  Zuständigkeit 

für  die  Genehmigung  und  die  Beaufsich- 
tigung an  bestimmte  Behörden,  welchen 

es  überlassen  blieb,  die  Bedingungen  der 

Genehmigung  in  jedem  Einzelfalle  festzu- 
setzen. Gewisse  Verpflichtungen  hat  das 

[Gesetz  den  Kleinbannunternehmern  un- 
mittelbar auferlegt,  außerdem  ist  den  Ge- 

uehmigungsbehörden  für  die  ihnen  obliegende 
Regelung  die  Prüfung  nach  näher  bezeich- 

neten Gesichtspunkten  zur  Pflicht  gemacht. 
In  dieser  Richtung  mußte  es  sich  aber  schon 
deshalb  auf  sehr  allgemeine  Richtlinien  be- 
chränken,  weil  seine  Bestimmungen  Bahnen 

der    allerversehiedensteu     Art     zum     Gegen- 
lande   haben    und    weil   ferner  über  die    Art 

und  den  Umfang  der  an  die  Unternehmer 
der    verschiedenen    Arten    von    Kleinbahnen 

zweckmäßiger  und  billigerweise  zu  stellenden 
Anforderungen  genügende  Erfahrungen  noch 
nicht  vorlagen. 

Schon  bald  stieß  aber  die  gleichmäßige 
Behandlung    der    verschiedenen    Arten     VOB 
Kleinbahnen  auf  Schwierigkeiten  und  es 
teilte  ich  das  Bedürfnis  heraus,  die  recht- 

liche Regelung  durch  Erlaß  von  Bau-  und 
B(  rieb  Vorschriften  dem  Charakter  der  Palm 
mehr  anzupa  -en.  Schon  die  von  den 
Ministem  der  öffentlichen  Arbeiten  und  i\r^ 
Innern,  welche  da  <■■  etz  mit  -einer  \  - 
führung    betraut    hat,    am    L3./VIII. 

zu    dem 

Kleinbahngesetze  unterschied  inner  den  mit 
binenkrafl    eingerichteten    Kleinbahnen 

nach     ihrer     / . 

dehnung   zwei    Kla-  en,    nämlich 
die  ■  en   Sl  raßenbah  ne  n 

■    Unternehmungen,  welche 
Verbindung  von  Nachbarorten  infolge  ihrer 
hauptsächlichen    Bedeutung    für   den    Per- 

>  hr    und    ihrer   bauliche!  :    i:  - 
•  'i     den 
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Straßenbahnen  ähnlichen  Charakter  haben, 
und  andererseits  die  neb  enb  ahn  ähn- 

lichen Kleinbahnen,  welche  darüber 
hinaus  den  Personen-  und  Güterverkehr  von 
Ort  zu  Ort  vermitteln  und  sich  nach  ihrer 

Ausdehnung,  Anlage  und  Einrichtung  der 
Bedeutung  der  [nach  dem  Gesetze  über  die 
Eisenbahnunternehmungen  v.  3. /XL  1838 
konzessionierten  Nebeneisenbahnen  nähern, 
und  erteilte  für  jede  dieser  beiden  Gat- 

tungen besondere  Vorschriften.  Für  die 
letztere  Gattung  erließ  aber  der  Minister  der 
öffentlichen  Arbeiten  gleichzeitig  (13./VIII. 
1898)  besondere  Betriebsvorschriften 
für  nebenbahn  ähnliche  Klein- 

bahnen mit  Maschinenbetrieb,  in 
denen  auch  verschiedene  Bestimmungen  für 
die  Anlage  und  Einrichtungen  dieser 
Bahnen  enthalten  sind.  Die  erstere  Gattung 
erhielt  erst  später  ihre  rechtliche  Kegelung, 
teils  durch  Ergänzung  der  pAusführungs- 
anweisung  v.  13./VIII.  1897,  haupt- 

sächlich aber  durch  die  von  dem  Minister 
der  öffentlichen  Arbeiten  am  26./IX.  1906 
ergangenen  Bau-  und  Betriebsvorschrif- 

ten für  Straßenbahnen  mit  Ma- 
schinenbetrieb, mit  welchen  zugleich 

umfangreiche  Sicherheitsvorschriften 
für  elektrische  Straßenbahnen  und 
straßenbahnähnliche  Kleinbahnen  er- 

teilt wurden. 
Für  Kleinbahnen,  welche  nicht  mit 

Maschinenkraft  betrieben  werden,  bleibt  die 
rechtliche  Regelung,  soweit  sie  nicht  im 
Kleinbahngesetze  erfolgt  ist,  dem  Ermessen 
der  für  ihre  Genehmigung  und  Beaufsich- 

tigung zuständigen  Behörden  überlassen. 
Für  das  Großherzogtum  Oldenburg 

ist  am  7./I.  1902  ein  Bahngesetz  erlassen 
worden,  welches  die  rechtlichen  Verhält- 

nisse der  Kleinbahnen,  nämlich  derjenigen 
Eisenbahnen,  welche  wegen  ihrer  geringen 
Bedeutung  für  den  allgemeinen  Verkehr  dem 
Art.  4  Ziff.  8  der  damaligen  Reichsverfassung 
nicht  unterliegen,  in  ähnlicher  Weise  wie  das 
preußische  Kleinbahngesetz  ordnet.  Die  Er- 

teilung der  Genehmigung  für  diese  Bahnen 
steht  dem  Staatsministerium  zu,  welchem 
auch  der  Erlaß  der  erforderlichen  Betriebs- 

vorschriften übertragen  ist  (Zeitschrift  für 
Kleinbahnen  1902,  S.  343).  sj 

Preußen  hatte  bis  zum  Jahre  1880 

im  wesentlichen  nur  Haupt eisenbah  neu, 
Nebeneisenbahnen  nur  in  ganz  geringer  Zahl. 
Seit  der  Verstaatlichung  der  wichtigeren 
Haupteisenbahnen  ging  jedoch  der  Staat 
systematisch  mit  dem  Bau  von  Nebeneisen- 

bahnen vor,  so  daß  am  Schlüsse  des  Jahres 
1895/96  deren  bereits  eine  Gesamtlänge  von 
8265  km  in  Betrieb  war.  Neuerdings  hat 
sich  auch  die  Privatunternehmung  an  der 

Begründung  solcher  Bahnen  wieder  be- 
teiligt. 

Die  Tätigkeit  des  Staates  erstreckte 
sich  nicht  auf  die  lediglich  für  den  Lokal- 

verkehr bestimmten  Kleinbahnen.  Im 
Anfang  der  1890er  Jahre  war  abgesehen  von 
den  Straßenbahnen  die  Zahl  der  volkswirt- 

schaftlich immer  mehr  verlangten  Klein- 
bahnen sehr  gering.  Ihre  Entwickln ng 

wurde  gefördert,  nachdem  durch  das  Gesetz 
über  Kleinbahnen  und  Privatanschlußbahnen 
v.  28./VI.  1892  eine  Rechtsgrundlage  für 
diese  Bahnen  geschaffen  und  Einrichtungen 
zur  Ermöglichung  ihrer  Finanzierung  tre- 
troffen  waren.  Das  G.  v.  28./VI.  1892  hat 
sich  darauf  beschränkt,  durch  Erleichterung 
der  Genehmigung,  der  Anlage  und  des 

Betriebes  der  Kleinbahnen  die~  Privattätig- keit zu  diesen  Unternehmungen  anzuregen, 
von  Bestimmungen  zur  Erleichterung  ihrer 

Finanzierung  aber  mit  einer  kaum  "erheb- lichen Ausnahme  abgesehen.  Da  sich  aber 
bald  herausstellte,  daß  die  geringen  Er- 

trägnisse der  Kleinbahnen  eine  Unterstützung 
aus  öffentlichen  Mitteln  notwendig  machten, 
so  unterzogen  sich  dieser  Aufgabe  zunächst 
die  Provinzen.  Die  Mittel,  welche  von  ihnen 
zur  Förderung  der  Kleinbahnen  angewendet 
werden,  bestehen  teils  in  technischer,  teils 
in  finanzieller  Beihilfe.  Die  erstere  beschränkt 

sich  entweder  auf  die  Anfertigung  der  Vor- 
arbeiten gegen  Erstattung  der  Hälfte  der 

Kosten  oder  sie  erstreckt  sich  auf  die  erst- 
malige Ausführung  der  Bahnanlage,  bei 

einzelnen  auch  auf  die  technische  Beauf- 
sichtigung der  Bauausführung  und  des 

Betriebes.  Der  Schwerpunkt  liegt  in  der 
finanziellen  Beihilfe,  welche  die  Provinz  in 

der  Gestattung  der  Benutzung  von  Pro- 
vinzialstraßen  ohne  oder  gegen  ireringe  Ent- 

schädigung, insbesondere  aber  in  derjenigen. 
welche  sie  durch  Beteiligung  an  dem  Klein- 

bahn-Zustandekommen mit  Geldmittel!;  ge- 
währt. Das  letztere  geschieht  entweder  in 

der  Form  der  Gewährung  von  Darlehen  zu 
mäßigem  Zinsfuße,  in  einzelnen  Provinzen 
in  Höhe  von  2/3  des  gesamten  Bau-  und 
Betriebskapitals  oder  durch  Gewährleistung 
eines  Teils  der  Zinsen  des  Baukapitals  oder 

durch  Bewilligung  eines  verlorenen  Zu- 
schusses oder  endlich  durch  Beteiligung  an 

den  Unternehmungen  durch  Uebcrnalune 
eines  Teils  des  zur  Herstelhini;  und  Aus- 

rüstung der  Bahn  aufgewendeten  Kapitals 
mit  Ausschluß  der  Kosten  des  Grunderwerbs. 

In  noch  größerem  Maße  als  die  Provinzen 
fördern  auch  die  Kreise  Kleinbahnen  durch 
Darlehen  und  durch  Bereitstellung  di 
forderlichen  Grund  und  Bodens,  oder  treten 

auch  selbst  als  Unternehmer  auf.  Das 

letztere  gilt  auch  von  Gemeinden,  ins- besondere von  Städten.  Seil  dem  Jahre 

1895  gewährt  der  Staat  fortlaufend  Mittel 
zur  Förderung  der  Kleinbahnen,  welche 

regelmäßig  zur  Beteiligung  an  dem  Anlage- 
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frischen  Betrieb.  Befördert  wurden  209168097 
Personen,  1700861  t  Güter,  die  Einnahmen  be- 

liefen sich  auf  45900297  Fr.,  die  Ausgaben  auf 
37237375  Fr. 

In  Italien  haben  die  Bahnen  niederer 

Ordnung  seit  dem  Beginn  des  8.  Jahrzehnts 
Eingang  gefunden 

Hier  besteht  zwischen  den  Nebenbahnen  und 
Kleinbahnen  einerseits,  den  Straßenbahnen  an- 

dererseits eine  scharfe  Trennung.  Zu  ersteren,  den 
ferrovie    economiche,    welche    der    Eisenbahn- 

gesetzgebung   unterstehen,     gehören    alle    die- 
jenigen, welche  einen  eigenen  Bahnkörper  haben 

und    des    Enteignungsrechts    nicht    entbehren 
können,  als  Straßenbahnen,  tramvie  a  trazione 
meccanica,  gelten  diejenigen,  welche  auf  öffent- 

lichen Straßen  angelegt,  mit  mechanischer  Kraft 
betrieben    werden    und    des    Enteignungsrechts 
nicht  bedürftig  sind.     Auf  die  letzteren  findet 
die    Eisenbahngesetzgebung   keine    Anwendung. 
Während    die   in    größerer    Anzahl,    meist    mit 
schmaler    Spurweite    angelegten    ferrovie    eco- 

nomiche zum  überwiegenden  Teile  sehr  ungün- 
stige Ergebnisse  aufweisen,  haben  die  Straßen- 

bahnen, insbesondere  im  nördlichen  Italien,  rasch 
eine  große  Verbreitung  gefunden.    Nachdem  die 
Stadtverwaltung  von  Turin  mit  der  Konzessio- 

nierung einer  i.  J.  1872  eröffneten  Straßenbahn 
von   der  Piazza  Castello  nach  der   Barriere   di 
Nizza   vorangegangen   war,   wurden  i.   J.   1874 
durch  ein  Dekret  des  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  die   Gemeinden  allgemein  ermächtigt, 
die  Anlage  von  Bahnen  auf  ihren   Straßen  zu 
gestatten,  und  i.  J.  1879  von  demselben  Minister 
die  bei  Dampfbetrieb  der  Straßenbahnen  zu  be- 

achtenden Vorschriften  erlassen.     Die  Leichtig- 
keit  der    Genehmigung   und   die   geringen   Be- 

schränkungen,   welchen    diese    Bahnen    unter- 
worfen sind,  trugen  zur  Entwicklung  der  durch 

staatliche  Beihilfen  nicht,  unterstützten  Straßen- 
bahnen wesentlich  bei.    Am  Schlüsse  des  Jahres 

1890  waren  124  Dampf  Straßenbahnen  in  einer 
Gesamtlänge  von  2539  km  im  Betriebe,  darunter 
einzelne   von   einer  Ausdehnung  bis  zu  70  km, 
welche  über    die  Bedeutung   einer   dem   Lokal- 

verkehr   dienenden    Bahn    hinausgehen.     Durch 
G.  v.  27./XII.  1896  sind  nunmehr  die  Rechtsver- 

hältnisse beiderGattungen  von  Bahnen  des  näheren 
geordnet  worden.  Die  Genehmigungen  der  ferrovie 
economiche  werden  auf  Vorschlag  des  Ministers  der 
öffentlichen  Arbeiten  durch  königlichen  Erlaß  auf 
höchstens  70  Jahre  erteilt.     Die  Genehmigung 
der    Straßenbahnen,    welche   auf   höchstens    60 
Jahre  erfolgen  darf,  ist  Sache  des  Straßeneigen- 

tümers, nur  die   Gestattung  des  Betriebes  mit 
mechanischer    Zugkraft    ist    einem    königlichen 
Erlasse  vorbehalten.   Zum  Zwecke  der  Förderung 
beider   Gattungen  von  Bahnen  hat  das   Gesetz 
die  an  sie  zu  stellenden  Anforderungen  auf  ein 
möglichst   geringes    Maß    beschränkt    und   eine 
Beteiligung  durch  kilometrische  Unterstützungen 
an  den  ferrovie  economiche  durch  den  Staat,  an 
den   Straßenbahnen   durch   die   Provinzen,    Ge- 

meinden  oder   andere   juristische   Personen   ge- 
stattet, den  Betrieb  beider  Bahnklassen  durch 

diese  Körperschaften  jedoch  verboten.      Durch 
Königl.  V.  v.  9./V.  1912  (Nr.  1447)  ist  ein  ein- 

heitlicher Text  der  gesetzlichen  Bestimmungen 
über    die    als     Privatunternehmungen    konzes- 

sionierten   Eisenbahnen,    Straßen-    und    Klein- 

bahnen mit  mechanischer  Zugkraft  und  Auto- 
mobile genehmigt  (Zeitschr.  f.  Kleinb.  1919  S. 

244 ff.).  Sie  unterscheidet  zwischen  städtischen 
Straßenbahnen  und  außerstädtischen  Straßen- 

bahnen. An  wichtigen  Neuerungen  gegenüber 
dem  G.  von  1896  sind  in  dem  Gesetz  folgende 
enthalten: 

Das  Verbot  des  Betriebes  von  Straßen-  und 
Kleinbahnen  durch  Provinzen,  Gemeinden  und 
andere  öffentliche  Körperschaften  ist  fortge- 

fallen. Während  nach  dem  alten  Gesetz  Klein- 
bahnen grundsätzlich  auf  eigenem  Bahnkörper 

und  nur  in  Ausnahmefällen  auf  Straßen  liegen 
sollen,  ist  umgekehrt  nach  den  neuen  Vor- 

schriften den  Straßen-  und  Kleinbahnen  die 
öffentliche  Straße  zugewiesen,  nur  auf  kurzen 
Teilstrecken  sollen  Ausnahmen  zugelassen  werden. 
Staatlich  unterstützte  Kleinbahnen  fallen  nach 

Ablauf  der  Genehmigung,  wenn  sie  auf  Provin- 
zial-  oder  Gemeindestraßen  liegen,  an  die  Straßen- 

eigentümer, wenn  sie  auf  eigenem  Bahnkörper 
oder  auf  Staatsstraßen  liegen,  an  die  Gemeinden 
oder  Gemeindeverbände.  Die  Tarife  werden 
für  Straßenbahnen  nach  wie  vor  durch  die 

Straßeneigentümer  bei  der  Genehmigung  fest- 
gesetzt, bei  Kleinbahnen  gelten  die  Vorschriften 

über  Eisenbahnen,  die  Tarife  werden  durch  Ge- 
nehmigungsurkunden festgelegt  und  sollen,  von 

Bahnen  mit  ungewöhnlich  kostspieligem  Betrieb 
abgesehen,  nicht  höher  sein  als  die  Staatsbahn- 

tarife. Die  Unzulässigkeit  der  Gewährung  von 
Tarifbegünstigungen  an  einzelne  Versender,  so- 

fern diese  anderen  Versendern  unter  gleichen 
Voraussetzungen  nicht  ebenfalls  zustehen,  ist 
besonders  verboten.  Die  Zuggeschwindigkeit 
für  Straßenbahnen  und  Kleinbahnen  wird  wie 
bei  den  Nebenbahnen  vom  Minister  der  öffent- 

lichen Arbeiten  nach  den  örtlichen  Verhältnissen 
festgesetzt,  sie  dürfen  50  km  in  der  Stunde  für 
Züge  mit  durchgehender  Bremse,  25  km  für 
Züge  ohne  eine  solche  nicht  übersteigen.  (Vorher 
hatte  sie  bei  den  Straßenbahnen  30  km  bzw. 
20  km  betragen,  während  sie  bei  Keinbahnen, 
auch  wenn  diese  auf  eigenem  Bahnkörper  lagen, 
an  gefährdeten  Stellen  35  km  in  der  Stunde  nicht 
überschreiten  durften.) 

Das  Personal  muß  in  gleicher  Weise  für  Alters- 
und Invaliditätsfälle  versorgt  werden  wie  dies  für 

die  Staatsbahnverwaltung  vorgeschrieben  ist. 
Die  Angestellten  sind  in  die  Staatsanstalt  für 
diese  Versicherungen  oder  in  Pensionskassen  ein- 

zukaufen. Am  Schlüsse  des  Jahres  1906  betrug 
die  Betriebslänge  der  Straßenbahnen  und  der 
Kleinbahnen  auf  eigenem  Bahnkörper  4215,5  km, 
von  welchen  3214,9  km  mit  Dampf,  1000,6  km 
aber  elektrisch  betrieben  wurden. 

Aehnlich  wie  in  Italien  vollzog  sich  die 

Entwicklung  des  Kleinbahnwesens  in  Hol- land. 

Auch  hier  wird  die  3.  Klasse  der  Bahnen, 
die  Kleinbahnen,  worunter  diejenigen  ver- 

standen werden,  bei  welchen  die  Fahrgeschwin- 
digkeit 20  km  in  der  Stunde  nicht  erreicht, 

rechtlich  von  den  Eisenbahnen  1.  und  2.  Klasse 
völlig  geschieden.  Weder  für  ihre  Anlage  noch 
für  ihren  Betrieb  bestehen  gesetzliche  Bestim- 

mungen, und  es  ist  somit  die  Möglichkeit  ge- 
geben, bei  jeder  Bahn  den  örtlichen  und  wirt- 

schaftlichen Verhältnissen  ausreichend  Rech- 
nung zu  tragen.     Hierdurch  und  durch  die  Be- 
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rcitwilligkeit  des  Staates,  der  Provinzen  und 
der  Gemeinden,  die  Anlegung  von  Kleinbahnen 
auf  ihren  Straßen  zu  gestatten,  wurde  die 
Unternehmungslust  für  Dampfstraßenbahnen 
auf  Kosten  der  Nebeneisenbahnen,  welche  ver- 

nachlässigt blieben,  mächtig  angeregt.  Seit 
dem  Jahre  1880,  in  welchem  die  erste,  nicht 
nur  dem  inneren  städtischen  Verkehr  dienende 

Straßenbahn  :  wurde,  bis  zum  Schlüsse 
des  Jahns  1896  sind  ohne  Subventionierung 
des  Staates  von  57  Unternehmen]  Straßenbahnen 
in  einer  Gesamtlänge  von  1206  km  ins    Leb  D 
f;erufen  wurden,  von  welchen  nur  223  km  ledig- 
ich  mit  Pferden  betrieben  werden.  Obwohl  ein- 

zeln'' derselben  einen  Betriebsverlust  aufwiesen, 
war  das  Gesamtergebnis  doch  ein  nicht  ganz  un- 

günstiges, da  die  Reineinnahmen  eine  durch- 
schnittliche Verzinsung  von  ungefähr  3%  des 

Anlagekapitals  darstellten. 
Am  31./XII.  1918  bestanden  88  „Eisen- 

bahnen  mil  beschränkter  Geschwindigkeit"  und 
Straßenbahnen,  die  73  Unternehmungen  ange- 
hörten.  Ehre  Länge  betrug  2906  km  (die  Länge 
der  Vollbahnen  betrug  3403  km,  wovon  1847  km 
Staatsbahnen).  Eis  wurden  betrieben  17  Bahnen 
(109  km»  mit  Pferden,  32  (1480  km)  mit 
Dampfkraft,  6  (866  km)  mit  Pferde-  und 
Dampfkraft,  l  (61  km)  mil  Pferdekraft  und 
Elektrizität,  4  (203  km)  mit  Dampfkraft  und 
Elektrizität,  bei  9(171  km)  mit  Elektrizität,  bei  1 
(4  km)  mii  Gasbetrieb,  bei  1  mit  Benzin  und 
Pferdekraft  Befördert  wurden  im  Jähre  1918 
ungefähr  296139700  Fahrgäste  und  2298776  t 
Güter.  Eingenommen  wurden:  aus  Personen- 

verkehr 25281511  iL.  dem  Güterverkehr  4825359 
fl.  und  sonstigen  Quollen  M'f)422  fl.  30  Bahnen 
besaßen  Kegelspur,  33  die  Spurweite  1,067  m, 
21  die  Spur  1,00  und  9  Bahnen  eine  solche  von 
0,75  m.  Die  Bahnen  besaßen  567  Lokomotiven, 
266  Pi.rde.  3028  Personenwagen  und  3479 
Güter-  und  Viehwagen. 

Auf  einer  durchaus  eigenartigen  Grund- 
lage beruht  der  Aufschwung  der  Klein- 

bahnen in  Belgien,  welches  i.  J.  1882 
Bahnen  dieser  Art  nur  in  einer  Gesamt  länge 
von  81  km  besaß.  Der  Grund  des  damaligen 
Mißerfolges  lag  hauptsächlich  darin,  daß  man 
den  Gemeinden  den  Antrieb  zur  Begründung 
von  Lokalbahnen  überlassen  zu  müssen 

glaubte,  obwohl  diesen  weder  die  erforder- 
lichen Geldmittel  noch  auch  geeignete  tech- 
nische Kräfte  zum  Bau  und  zum  Betriebe 

zur  Verfügung  standen.  Um  hier  Abhilfe 
zu  schaffen,  schuf  man  ein  groß  angelegtes 
System,  das  den  Staatskredit  in  weitestem 
Maße  ausnutzen,  den  Bau  und  die  Be- 

triebseinrichtung erleichtern,  die  Bau- 
anlagen normalisieren  und  der  Privat- 
initiative im  Betriebe  den  nötigen  Spiel- 

raum lassen  sollte.  Durch  G.  v.  28./V.  1884 
wurde  eine  Gesellschaft,  societe  nationale  des 
chemins  de  fer  vicinaux  gegründet,  in  welcher 
das  Lokalbahnwesen  durch  dies  und  ein 
weiteres  G.  v.  24./VI.  1885  in  folgender 
Weise  zentralisiert  ist: 

Konzessionen  für  Lokalbahnen,  worunter 
alle  nicht  der  ersten  Ordnung  der  Eisenbahnen 
zugehörigen  Bahnen  mit  alleinigem  Ausschlüsse 

der  städtischen  Tramways  zu  verstehen  sind, 
werden-  nur  dieser  Gesellschaft  erteilt,  anderen 
Unternehmern  nur  dann,  wenn  die  Gesellschaft 
innerhalb  eines  Jahres  nach  Bekanntgabe  des 
betreffenden  Genehmigungsantrags  nicht  selbst 
die  Genehmigung  beansprucht.  Sie  baut  die 
ihr  nicht  genehmigten  1  Jahnen  und  betreibt  die- 

selben oder  verpachtet  ihren  Betrieb,  jedoch 
nichl  für  eigene,  sondern  für  Rechnung  der  ein- 

zelnen Unternehmungen,  für  welche  je  besondere 
Serien  von  Aktien  ausgegeben  werden.  Die  Aktien 
einer  jeden  Serie  müssen  mindestens  zu  */.  vom 
Staate,  den  Provinzen  oder  Gemeinden  gezeichnet 
sein.  Die  Beteiligung  des  Staates  pflegt  %  des 
Baukapitals  nicht  zu  überschreiten,  gesetzlich 
zulässig  ist  seine  üeteiligung  bis  zur  Hälfte 
des  Nennwertes  des  Aktienkapitals.  Die  vom 
Staate,  den  Provinzen  und  Gemeinden  über- 

nommenen Beträge  können  an  Stelle  der  baren 
Zahlungen  in  9(3  jährlichen  Rentenzahlungen, 
Annuitäten,  geleistet  werden.  Soweit  diese 
Form  der  Leistungen  beansprucht  wird,  be- 

schafft die  Gesellschaft  das  nicht  bar  einge- 
zahlte Kapital  durch  Ausgabe  von  Obligationen, 

welche  auf  die  ihr  zu  zahlenden  Renten  fun- 
diert sind;  die  Garantie  der  Verzinsung  und  plan- 

mäßige Tilgung  derselben  übernimmt  der  Staat. 
Die  Annuitäten  betragen  nur  31/.>%  der  über- 
ooi   inen  Beträge,  da  es  der  Gesellschaft  ge- 

lungen ist,  eine  Prämienanleihe  zu  einem  Zins- 
fuße von  nur  3,47%  zu  erhalten.  Jede  Serie 

von  Aktien  ist  auf  den  Reingewinn  der  Bahn, 
für  welche  die  Aktien  ausgegeben  sind,  ange- 

wiesen; finanziell  bildet  daher  jede  Bahn  ein 
selbständiges  Unternehmen.  Den  Leistungen 
des  Staates  steht  eine  Einwirkung  auf  die  Ver- 

waltung und  den  Betrieb  in  verschiedenen  Rich- 
tungen gegenüber,  insbesondere  das  Recht  zur 

Ernennung  der  Mehrzahl  der  Mitglieder  des  Ver- 
waltungsrats der  Gesellschaft  und  zur  Ge- 

nehmigung der  von  der  Gesellschaft  festzusetzen- 
den Tarife.  Von  allen  Provinz-  und  Gemeinde- 

steuern und  von  der  Gewerbesteuer  ist  die  Ge- 
sellschaft für  die  von  ihr  begründeten  Unter- 

nehmungen befreit. 

Der  Erfolg  dieser  Organisation  zeigte 
sich  schon  in  der  Ausdehnung  des  Lokal- 

bahnnetzes in  dem  11  jährigen  Zeitraum 
von  1887—1897.  Die  Gesamtlänge  der  im 
Betriebe  befindlichen  Bahnen  war  von 
188  km  auf  2276  km  gestiegen,  für  welche 
ein  Anlagekapital  von  110  593  000  Fr.  = 
50  810  Fr.  pro  Kilometer  aufgewendet  war. 
Die  durchschnittlichen  Erträgnisse  derselben 
haben  eine  stetige  Steigerung  erfahren. 
Während  der  Durchschnitt  der  auf  sämt- 

liche Aktienserien  gezahlten  Dividenden 
i.  J.  1889  noch  nicht  2%  des  gesamten 

Aktienkapitals  erreichte,  hatte  er  sich  all- 
mählich bis  zu  3,23  %  i.  J.  1895  erhöht. 

Bis  Ende  1909  war  die  Länge  der  im 
Betriebe  befindlichen  140  Bahnen  auf  3448 

km  und  das  für  die  genehmigten  Linien  ver- 
wendete Anlagekapital  auf  281  799  000  Fr. 

gewachsen.  Der  Durchschnitt  der  in  diesem 
Jahre  gezahlten  Dividenden  betrug  2,80%; 

er  ist  seit  1903  zurückgegangen,  was  vor- 
zugsweise darin  seinen  Grund  hat,  daß  seit 
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dieser  Zeit  eine  große  Zahl  neuer,  zum 
großen  Teil  weniger  ertragreicher  Linien 
gebaut  worden  ist  und  die  Baukosten  ge- 

stiegen sind.  Die  Roheinnahme  betrug  auf 
sämtlichen  Linien  i.  J.  1909:  20  228  208  Fr. 

Infolge  des  Krieges  sah  die  Gesellschaft 
sich  genötigt,  einen  großen  Teil  der  Bahnen 
(Ende  1920  rd.  3000  km)  in  eigener  Regie 
zu  betreiben.  Eine  Neueinteilung  der  dem- 

nächst wieder  zu  verpachtenden  Netze  (je 

etwa  300—400  km)  ist  geplant.  Die  Ein- 
nahmen stiegen  1920  auf  rd.  67  Müll.  Fr., 

die  Betriebszahl  (Verhältnis  der  Ausgaben 
zu  den  Einnahmen)  stieg  von  72  %  i.  J.  1913 
auf  86  %  i-  J-  1919  und  97,5  %  i.  J.  1920 
Die  Einnahmen  entfielen  i.  J.  1920  auf 

Personen  und  Gepäck  62,3  %,  Güter  37,7  %. 
Sie  stiegen  für  das  Kilometer  von  9200  Fr. 
(i.  J.  1916)  auf  23  000  Fr.  (i.  J.  1920),  Im 
Betriebe  waren  i.  J.  1920  insgesamt  id. 
4300  km  (davon  3852  km  Dampfbetrieb, 
359  km  elektrischer,  der  Rest  gemischt, 
385  km  nur  Personenbeförderung,  der  Rest 
auch  Güterbeförderung).  Genehmigt  waren 
rd.  5000  km  (das  belgische  Vollbahnnetz 
maß  4722  km).  Das  Kapital  der  Gesell- 

schaft betrug  Ende  1920  insgesamt  374 
Mill.  Fr.,  wovon  44,1  %  durch  den  Staat, 
27,9  %  durch  die  Provinzen,  26,7  %  durch 
die  Gemeinden,  1,3  %  durch  Private  auf- 

gebracht waren. 
Oesterreich  tat  schon  früh  Schritte 

zur  gesetzlichen  Regelung  des  Kleinbahn- 
wesens. 

Ein  G.  v.  25./V.  1880  ermächtigte  die 
Regierung,  den  Lokalbahnen  Erleichterungen 
hinsichtlich  der  Genehmigungsanträge  und  der 
Betriebsvorschriften  zu  gewähren,  und  ihnen 
Begünstigungen  bei  der  Benutzung  von  Reichs- 

straßen und  Befreiung  von  Stempeln  und  Ge- 
bühren zuteil  werden  zu  lassen.  Einen  Erfolg 

in  dem  davon  erwarteten  Maße  hatte  jedoch 
weder  dies  noch  auch  das  an  dessen  Stelle  ge- 

tretene G.  v.  18./VI.  1887,  wodurch  die  in 
ersterem  gewährten  Vergünstigungen  in  ein- 

zelnen Richtungen  erweitert  wurden. 
Diese  Erfahrung  gab  einzelnen  Ländern 

Veranlassung,  ihrerseits  die  Initiative  zur  wei- 
teren Entwicklung  des  Lokalbahnwesens  zu  er- 

greifen. In  Steiermark,  welches  hierin  voran- 
ging, wurde  durch  ein  G.  v.  ll./IT.  1890  ein 

Lokaleisenbahnfonds  im  Grundbetrage  von  10 
Mill.  fl.  begründet,  um  dem  Lande  die  Mittel 
zur  Förderung  der  Lokalbahnen  zu  verschaffen. 
Sie  soll  in  der  Weise  geschehen,  daß  das  Land 
unter  der  Voraussetzung,  daß  von  dem  Staate 
und  den  Interessenten  entweder  y3  des  Bau- 

kapitals als  verlorener  Zuschuß  oder  durch 
Uebernahme  von  Stammaktien  zum  Nennwerte 
beigetragen  oder,  falls  die  Reineinnahmen  zur 
Verzinsung  des  Anlagekapitals  mit  4%  und 
zur  Tilgung  nicht  ausreichen,  jährliche  Zu- 

schüsse bis  zu  mindestens  3/8  des  Gesamterfor- 
dernisses der  Verzinsung  und  Tilgung  zuge- 

sichert werden,  das  Land  als  Bauunternehmer 
und  nötigenfalls  auch  als   Betriebsunternehmer 

eintritt.  Im  Falle  der  Beihilfe  des  Staates  und 
der  Interessenten  durch  Beteiligung  am  Anlage- 

kapital wird  eine  Aktiengesellschaft  gebildet, 
wobei  das  Land  den  Rest  des  Anlagekapitals  in 
Vorzugsaktien  übernimmt.  Wenn  Verzinsung 
und  Tilgung  gewährleistet  sind,  erwirbt  das  Land 
für  sieb  die  Genehmigung,  überträgt  aber  den 
Betrieb  in  der  Regel  der  Staatseisenbahnverwal- 

tung oder  einer  anschließenden  Privatbahn. 
Dem  Beispiele  Steiermarks  sind  verschiedene 
andere  Länder  gefolgt,  zunächst  Böhmen  und 
Galizien  durch  G.  v.  17./XII.  1892  und  vom 
17./VII.  1893,  welche  auf  ähnlicher  Grundlage 
wie  das  steierische  Gesetz  beruhen. 

Zweifellos  hatte  das  Vorgehen  der  Länder 
einen  erheblichen  Einfluß  auf  die  Entwicklung 
der  Lokalbahnen,  deren  Gesamtlänge  am 
Schlüsse  des  Jahres  1894  3295  km  betrug.  Ob 
und  inwieweit  daran  Kleinbahnen  beteiligt 
waren,  läßt  sich  jedoch  nicht  bestimmen,  da 
bis  zu  dieser  Zeit  den  Lokalbahnen  auch  Klein- 

bahnen zugerechnet  wurden.  Eine  Unterschei- 
dung in  dieser  Beziehung  trat  erst  mit  dem 

G.  v.  31./XII.  1894  ein,  welches  von  den  Lokal- 
bahnen diejenigen  als  Kleinbahnen  (Tertiär- 
bahnen) ausschied,  welche  für  den  allgemeinen 

Verkehr  von  geringer  Bedeutung  sind  (regel- 
oder  schmalspurige  Zweigbahnen,  Straßen- 

bahnen mit  Dampf-  oder  elektrischem  Betriebe, 
anderen  mechanischen  Motoren  oder  tierischer 
Kraft,  Seilbahnen  usw.).  Obwohl  auch  diese 
Bahnen  der  Eisenbahngesetzgebung  unterstehen, 
ist  dem  Staate  auf  sie  doch  nur  ein  sehr  beschränk- 

ter, im  wesentlichen  nur  polizeilicher  Einfluß 
eingeräumt.  Eine  Unterstützung  gewährt  ihnen 
das  Gesetz  nur  mittelbar,  indem  es  die  Staats- 

regierung ermächtigt,  sich  an  der  Kapitalbe- 
schaffung für  neue  Lokal-  und  Kleinbahnen, 

welche  ziffernmäßig  bestimmbare  finanzielle  Vor- 
teile für  einzelne  Zweige  der  Staatsverwaltung 

haben,  der  Höhe  dieser  Vorteile  entsprechend 
zu  beteiligen,  und  die  Kreditbeschaffung  für 
solche  dadurch  erleichtert,  daß  es  den  von  Lan- 

desbanken und  anderen  Kreditinstituten  aus- 
gegebenen, in  bestimmter  Weise  fundierten 

Schuldverschreibungen  Gebührenfreiheit  und 
Mündel-Sicherheit  zuerkennt.  Auf  dieser  Grund- 

lage ist  von  der  Regierung  am  25./XI.  1896 
eine  Rentenbank  unter  der  Firma  ,,k.  k.  öster- 

reichisches Kreditinstitut  für  Verkehrsunter- 

nehmungen" konzessioniert  worden,  welche  unter 
staatlicher  Aufsicht  Lokal-  und  Kleinbahn-  so- 

wie auch  andere  Verkehrsunternehmungen  durch 
Kreditgewährung  und  in  sonstiger  Weise  zu 
fördern  bestimmt  ist 

Ende  1913  befanden  sich  784  km  Klein- 
bahnen in  Betrieb,  wovon  88,5%  elektrisch, 

10,7%  mit  Dampf,  der  Rest  in  anderer  Weise 
betrieben  wurden.  Sämtliche  Bahnen  waren 
Privatbahnen  und  Privatbetriebe,  nur  25  km 
wurden  vom  Staate  betrieben.  59  %  der  Bahnen 
besaßen  Regelspur,  der  Rest  Schmalspur.  Es 
wurden  511575793  Personen  und  586449  t 
Güter  befördert.  Eingenommen  wurden 
80100598  Kr.,  wovon  rd.  98%  aus  Personen- 

beförderung entfiel,  ausgegeben  67686449  Kr. 
(vgl.  Statistik  in  Zeitschr.  f.  Kleinbahnen  1918, Heft  8). 

Infolge  des  Krieges  hat  mit  der  Auf- 
teilung   des    ehemaligen    Oesterreichs    eine 
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Aufteilung  der  Lokal-  und  Kleinbahnen 
stattgefunden. 

In  Ungarn  wurde  naturgemäß  das  Be- 
dürfnis von  Bahnen  für  den  Lokalverkehr 

nach  der  Herstellung  größerer,  den  allge- 
meinen, insbesondeie  den  durchgehenden 

Verkehr  vermittelnden  Eisenbahnen  noch 

weit  stärker  als  in  anderen  Ländern  fühl- 

bar, weil  es  diesem  Lande  an  einem  aus- 
reichenden Netze  öffentlicher  Landstraßen 

noch  fehlte.  Uni  diesem  Mangel  abzuhelfen, 
empfahl  sich  aber  nicht  die  Vermehrung  der 
Öffentlichen  Wege,  sondern  die  Herstellung 
von  weit  leistungsfähigeren  Lokalbahnen  und 
hiermit  wurde  auch  vorge{  angen. 

Gegen  Ende  der  lS60er  Jahre  wurde  mit 
dem  Bau  von  Lokalbahnen  begonnen;  eine 
regere  Tätigkeit  trat  jedoch  erst  ein,  nachdem 
durch  ein  G.  v.  13./VI,  1880  den  Lokalbahnen 
und  Kleinbahnen  mit  Ausschluß  der  städtischen 
Tramwaya  erhebliche  Erleichterungen  in  betreff 
der    Genehmigung,    der    Anforderungen    an    den 

Bau  und  Betrieb,  der  Bewilligung  von  Stempel- 
und  Gebührenfreiheil  für  die  durch  ihn- 
zierung  und  B  bedingten  Verträge,  der 
Befreiung    von  \  erpflichtungen 
gegenüber  der  Postverwaltung,  der  Gestattung 
der  Benutzung  öffentlicher  Straßen  gewährt  und 
die  Staatsbahnen  verpflichtet  wurden,  den 
Dienst  auf  gemeinschaftlich  zu  benutzenden 
Bahnhöfen  und  auf  Wunsch  der  Lokalbahnen 
ihren  gesamten  Betrieb  gegen  Vergütung  der 
Selbstkosten  zu  übernehmen,  und  nachdem 
durch  ein  ferneres  (i.  v.  21./II.  l.sso  die  Beteili- 

gung des  Staats  sowie  der  Munizipien  und  Ge- 
meinden an  der  Finanzierung  dieser  Bahnen  ihre 

Regelung  erfahren  hatte.  Die  Unterstützungen 
des  Staates  sollen  danach  jährlich  nicht  mehr 
als  im  ganzen  300000  fl.,  die  Unterstützung 
einer  Lokalbahn  nicht  mehr  als  V10  des  tatsäch- 

lichen Baukapitals  betragen.  Zu  den  Lokal- 
bahnen im  Sinne  dieser  Gesetze  gehören  die 

Nebeneisenbahnen  und  die  Kleinbahnen  unter 

Au    chluß  der  städtischen  Tramways. 
Infolge  der  wirtschaftlichen  Entwicklung 

des  Landes  war  schon  unter  Beteiligung  deut- 
schen Kapitals  i.  J.  1897  ein  Lokalbahnnetz 

entstanden  in  einer  Gesamtbetriebslänge  von 
7111  km,  während  i.  J.  1880  nur  63  km  solcher 
Bahnen  vorhanden  waren.  Zu  Ende  des  Jahres 

1906  war  dies  Netz  auf  9968  km  angewachsen, 
ungerechnet  6  Lokalbahnen  mit  einer  Betriebs- 

länge von  301  km,  welche  Eigentum  der  unga- 
rischen Staatsbahnen  waren.  Das  Anlagekapital 

der  sämtlichen  Lokalbahnen  betrug  686372276 
Kr.  Zuschüsse  und  Beiträge  waren  geleistet: 
vom  Staat  (einschließlich  der  Vergütung  für 
die  Beförderung  der  Post)  105950358  Kr.,  von 
den  Munizipien  56188384  Kr.  und  von  Gemein- 

den und  Privatpersonen  132814056  Kr.,  im 
ganzen  294852796  Kr.  =  40%  des  Baukapitals. 
Der  Reingewinn  sämtlicher  Lokalbahnen  ergab 
in  1906  eine  durchschnittliche  Verzinsung  von 
4,3%. 

Von  der  Bestimmung  der  vorbezeichneten 
Gesetze,  welche  die  Staatsbahnverwaltung  er- 

mächtigten, den  Betrieb  von  Lokalbahnen  zu 
übernehmen,  wurde  in  sehr  umfassendem  Maße 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschat'ten.    4.  Aufl. 

Gebrauch  gemacht.  Zu  Ende  des  Jahres  1913 
waren  12830  km  Lokalbahnen  in  Betrieb  und 
zwar:    im    Betrieb    fremder    Bahnen,    nämlich 
a)  der  Staatsbahnen  für  deren  Rechnung  400  km, 
b)  der  Staatsbahnen  auf  Grund  des  Normal- 

vertrages 9777  km,  c)  von  Privatbahnen  802  km. 
Die  selbständigen  ungarischen  Lokalbahnen  um- 

faßten 1404  km. 

England  ist  zwar  auch  zuerst  mit  dem 
Bau  einer  nebenbahnähnlichen  Kleinbahn 

vorgegangen,  zu  einer  Entwickelung  dieses 
Verkehrsmittels  kam  es  jedoch  erst  am 

Schlüsse  des  vorigen  Jahrhunderts. 
Die  in  der  Grafschaft  Wales  schon  i.  J.  1832 

auf  eigenem  Uahukürper  mit  schmaler  (60  cm) 

Spur  angelegte  Festiniogbahn,  ursprünglich  nur 
zum  Schiefer-  und  Kohlentransport  bestimmt, 
später  aber  auch  für  den  allgemeinen  Güter- 

und Personentransport  benutzt,  anfänglich  mit 
Pferden,  später  mit  Dampf  betrieben,  ist  das 
Vorbild  für  weitere  Unternehmungen  dieser 
Art  gewesen.  In  England  blieb  ihre  Nach- 

ahmung lango  Zeit  sehr  beschränkt.  Einen 
fruchtbaren  leiden  fand  die  Anregung  in  Schott- 

land. Nachdem  eine  i.  J.  1855  eröffnete,  die 
Städte  Edinburg  und  Peebles  verbindende,  in 
einfacher  Weise  hergestellte  Bahn  einen  gün- 

stigen Erfolg  gehabt  hatte,  fanden  diese  „light 

railways"  dort  mehr  und  mehr  Eingang  und 
gaben  i.  J.  1868  zum  Erlasse  eines  Gesetzes 
veranlassung,  welches  diesen  Bahnen  vielseitige 
Erleichterungen  gewährte,  jedoch  wenig  Erfolg 
hatte. 

In  England  brach  sich  die  Uebcrzeugung, 
daß  es  zu  einer  kräftigen  Entwicklung  der, 
namentlich  für  die  Landwirtschaft  unentbehr- 

lichen, Kleinbahnen  ihrer  Förderung  in  ver- 
schiedenen Richtungen  bedürfe,  erst  in  neuester 

Zeit  Bahn  und  hatte  den  Erlaß  eines  Gesetzes 
betreffend  die  Erleichterung  des  Baues  von 
Kleinbahnen  in  Großbritannien  vom  14./VIII. 
1896  (Chapter  48)  zur  Folge,  welches  mit  einigen 
Abweichungen  auch  für  Schottland,  aber  nicht 
für  Irland  gilt.  Durch  seine  Bestimmungen  ist 
die  Genehmigung  der  Kleinbahnen,  welche  bis- 

her einen  Parlamentsbeschluß  und  die  Aufwen- 

dung großer  Kosten  erforderte,  dem  Handels- 
amte übertragen  und  das  Genehmigungsver- 
fahren wesentlich  vereinfacht,  die  Erwirkung 

des  Enteignungsrechts  erleichtert  und  dem 
Handelsamte  die  Ermächtigung  erteilt,  die  den 
Eisenbahnen  gesetzlich  und  genehmigungsmäßig 
obliegenden  Verpflichtungen  für  Kleinbahnen 
erheblich  zu  ermäßigen.  Ferner  hat  sich  das 
Gesetz  die  finanzielle  Förderung  des  Kleinbahn- 

baues angelegen  sein  lassen,  indem  es  nicht  nur 
den  Gemeinden  und  Grafschaften  die  Befugnis 
zur  Unternehmung  und  zur  Unterstützung  von 
Kleinbahnen  durch  Gewährung  von  Darlehen  oder 

Beteiligung  an  dem  Unternehmen  durch  Ueber- 
nahme  von  Aktien  erteilt,  sondern  unter  ge- 

wissen Voraussetzungen  auch  dem  Schatzamte 

die  Gewährung  von  Darlehen  und  festen  Zu- 
schüssen aus  Staatsmitteln,  deren  Gesamtbetrag 

jedoch  niemals  die  Summe  von  1  Mill.  £  über- 
schreiten soll,  gestattet  hat.  Wie  sehr  dieses 

Gesetz  einem  Bedürfnisse  entgegenkam,  ergab 
sich  schon  in  den  Jahren  1897  und  1898,  in 
welchen  175  Genehmigungsanträge  für  Bahnen 

Bd.  V.  46 
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in  einer  Gesamtlänge  von  1804  Meilen  eingingen. 
Staatsunterstützung  wurde  nur  für  3  Bahnen 
nachgesucht  und  auch  in  der  Gesamthöhe  von 
47  000  £  bewilligt.  Im  Jahre  1907  hatte  das 
Straßen-  und  Kleinbahnnetz  eine  Länge  von 
2240  englischen  Meilen  mit  einem  Anlagekapital 
von  64092100  £.  Von  den  bestehenden  218 
Unternehmungen  befanden  sich  im  Eigentum 
von  Gemeinden  179  mit  1492  Meilen,  deren  An- 

lagekapital sich  i.  J.  1907  mit  7%%  verzinste. 
Die  Verzinsung  der  übrigen,  Gesellschaften  oder 
Privaten  gehörigen,  Bahnen  betrug  in  dem 
gleichen  Jahre  6V2% 
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1870.  —  W.  v.  Nördling,  Stimmen  über 
schmalspurige  Eisenbahnen,  Wien  1871.  —  F. 
Pleßner;  Noch  ein  Wort  zur  Anregung  des 
Baues  der  Lokalbahnen  und  Einrichtung  eines 
billigen  Eisenbahnbetriebes,  Berlin  1875.  — 
Frhr.  M.  M.  v.  Weber,  Die  Individuali- 

sierung und  Entwickelbarkeit  der  Eisenbahnen, 

Leipzig  1875.  —  Hartwich,  Bemerkungen  über 
den  bisherigen  Gang  der  Entwicklung  des  Eisen- 

bahnwesens, sowie  über  dessen  Gestaltung  nach 
Maßgabe  der  Verhältnisse  und  Bedürfnisse,  mit 
besonderer  Rücksicht  auf  die  Zwecke  des  Vereins 
zur   Förderung    der   Lokalbahnen,    Berlin   1877. 

—  F.  Pleßner,  Die  Herstellung  der  Lokal- 
und  Sekundärbahnen  durch  Zusammenwirken 
von  Staat  und  Gemeinden,  Berlin  1877.  — 
Frhr.  M.  M.  v.  Weber,  Der  staatliche 
Einfluß  auf  die  Entwicklung  der  Eisenbahnen 
niederer  Ordnung,  Wien  187 S.  —  W.  Horst- 

mann, Bau  und  Betrieb  von  Schmalspurbahnen 
und  deren  volkswirtschaftliche  Bedeutung  für  das 
Deutsche  Reich,  Wiesbaden  1881.  —  -F.  Pleßner, 
Praktische  Winke  betr.  die  Herstellung  landwirt- 
SchaftUcher  Eisenbahnen,  Gotha,  1882.  —  J. 
Stern,  Die  Dampftramway ,  Einfluß  derselben 
auf  das  öffentliche  Interesse,  ihr  Bau  und  Be- 

trieb. Ein  Beitrag  zur  Lösung  der  Lokalbahn- 
frage,    Wien   1882.   —   S.   Sonnenschein,    Das 
Lokalbahnwesen  in  Oesterreich,  Wien,  Pest, 
Leipzig  1886.  —  v.  Lindheim,  Straßen- 

bahnen in  Belgien,  Deutschland,  Großbritannien 
und  Irland.  Statistisches  und  Finanzielles, 
Wien  1888.  —  v.  Mühlenfels,  Die  Bedeutung 
der  Eisenbahnen  unterster  Ordnung,  in  den 
Preußischen  Jahrbüchern,  1891.  —  F.  Müller, 
Die  Entwicklung  der  Lokalbahnen  in  den  ver- 

schiedensten Ländern,  in  Jb.  f.   G.  V.,  1892.    
Derselbe,  Grundzüge  des  Kleinbahnwesens, 
Berlin  1895.  —  Kuhrt,  Sechs  Fragen  über  Bau 
und  Betrieb  der  Tertiärbahnen  für  den  öffentlichen 
Verkehr,  Firnsburg  1892.  —  v.  Mühlenfels, 
Die  Fortentwicklung  des  Kleinbahnwesens,  im 
Verwaltungsarchiv  1892.  —  L.  Hilse,  Handbuch 
der  SlriijUiibahnkuuile,  München  und  Leipzig  7892 
und  1893.  —  von  Unruh,  Die  Kleinbahnen, 
ihre  Entwicklung,  Aufgabe,  Organisation, 
Finanzierung  und   Tarif  bildung,  Bromberg  1893. 
—  .S".  Sonnenschein,  Die  finanzielle  Sicher- 
stellwng  des  Lokalbahnbaues  in  Oesterreich,  Wien, 
Pest,  Leipzig  1893.  —  Brefeld,  lieber  Klein- 

bahnen, in  den  Preuß.  Jb.  1893.  —  Gleim, 
Dir  Kleinbahnen  und  die  Mittel  ihrer  Förde- 

rung  in    Jb.  f.    G.    V.    1894.    —    &    Porica 

Czartowyski,  lieber  Eisenbahnen  untergeord- 
neter Bedeutimg,  verglichen  mit  Chausseen, 

Gostyn  1894.  —  Schrader,  Die  Kleinbahnen 
im  Dienste  der  Landwirtschaft,  Berlin  1S95.  — 
Ledig  und  Ulbricht,  Die  schmalspurigen 
Staatseisenbahnen  im  Königreich  Sachsen,  Leip- 

zig 1895.  —  17.  Heimburg,  Die  Klei  nie  ihnen 
und  ihr  Platz  im  heutigen  Verkehrsleben,  Olden- 

burg, Leipzig  1895.  —  Hahn,  Kompendium  der 
Halmen  niederer  Ordnung,  Berlin  1895.  —  A. 
Haarmann,  Die  Kleinbahnen,  ihre  geschicht- 

liche Entwicklung,  technische  Ausgestaltung  und 
wirtschaftliche  Bedeutung,  Berlin  1896.  — 
Siemens  und  Halsice,  Elektrische  Bahnen, 
Berlin  1896.  —  Scheicher,  Die  rechtliche  Natur 
und  die  Wirkungen  der  Eisenbahnkonzession  in 
Sachsen  mitbesonderer  Berücksichtigung  der  elektr. 
Straßenbahnen,  Freiburg  1899.  —  Wächter,  Die 
Kle.inbahnenin  Preußen,  Berlin  1903. —  Matters- 
dorf,  Städtische  Verkehrsfragen,  Berlin  1904. 

—  Hermes,  Finanzierung  und  Rentabilität 
deutscher  Straßenbahnen,  Jena  1909.  — Kayser, 
Die  belgischen  Kleinbahnen,  Berlin  1911.  — 
Schöningh,  Die  Kleinbahnen  des  rheinisch- 

westfälischen Kohlenreviers,  Paderborn  1911.  — 
Kayser,  Die  Bahnen  der  Stadt  Köln,  Berlin 

1913.  —  Günther,  Die  kommunalen  Straßen- 
bahnen Deutschlands,  Jena  1913.  —  Schimpff, 

Wirtschaftliche  Betrachtungen  über  Stadt-  und 
Vorortbahnen,  Berlin  1913.  —  Trautvetter, 
Elektrische.  Straßenbahnen  vnd  Straßenbahn  ähn- 

liche Vorort-  und.  Ueberlandbahnen,  Berlin 
1913.  —  v.  Frauendorfer,  Die  Wohnungs- 

frage eine  Verkehrsfrage,  München  1918.  — 
Giese,  Das  zukünftige  Schnellbahnnetz  für  Groß^ 
Berlin,  Berlin  1919. 

2.  Gesetzeskommentare:  Jerusalem, 
Das  G.  über  Kleinbahnen  und  Privatanschluß- 

bahnen v.  28./ VII.  1892,  Berlin  1892.  — 
W.  Gleim,  Das  G.  über  Kleinbahnen  und 
Privatanschlußbahnen  v.  28./ VII.  1892,  4.  Aufl., 

Berlin  1907.  —  Derselbe,  Das  Gesetz,  betr. 
das  Pfandrecht  an  Privateisenbahnen  und  Klein- 

bahnen und  die  Zwangsvollstreckung  in  dieselben, 
Berlin  1896.  —  Eger,  Das  G.  über  Klein- 

bahnen und  Privatanschlußbahnen,  v.  2S./VIL 
1892,  2.  Aufl.,  Berlin  1904-  —  Derselbe,  Da» 
Cr.  über  die  Bahneinheiten  v.  S.jVII.  1902, 
2.  Aufl.,  Berlin  1905.  —  K.  Köhne,  Das  G. 
über  Kleinbahnen  n.  Privatanschlußbahnen  in 
Preußen,  Berlin  1893.  —  Lochte,  desgl.,  Berlin 
1903. 

3.  Zeitschriften:  Z.  f.  d.  gesamte  Lokal- 
und  Straßenbahnwesen  seit  1883,  Wiesbaden.  — 
Z.  f.  Transportivesen  und  Straßenbau  seit  1884, 
übergegangen  in  die  Verkehrstechnik,  Berlin.  — 
Die  Straßenbahn,  Organ  für  das  Straßenbahn- 
und  Kleinbahnwesen  seit  1888,  übergegangen  in 
die  Deutsche  Straßen-  und  Kleinbahn-Zeitung, 
Berlin.  —  Z.  f.  Kleinbahnen,  herausg.  im  Mi- 

nisterium der  öffentlichen  Arbeiten  von  1894 
bis  1920  einschl.,  Berlin.  —  Elektrotechnische  Z., 
Berlin.  —  Zeitung  des  Vereins  deutscher  Eisen- 

bahn- Verw.,  Berlin.  —  Archiv  für  Eisenbahn- 
wesen, Berlin.  —  Elektrische  Kraftbetriebe  und- 

Bahnen,  Berlin  u.  München. 

Gleim  (f).  —  O.  Kayser. 
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Kleineisenindustrie. 
s.  Eisenindustrie. 

Kleinhandel 
s.  Einzelhandel. 

Kleinhandelskammern 

s.  Handelskammern  oben  S.  ü'.iff.,  insbe- 
sondere  S.  70. 

Klock,  Kaspar, 

geb.  am28./II.  1583  in  Soest,  studierte  in  Marburg 
und  Köln  die  Rechte,  wurde  Hill!*  Kanzler  des 
(Irafen  Heinrich  zu  Stolberg,  1G1G  Obersyndikus 
der  Stadt  llrauii  chweig,  KiL'ii  Kanzler  der  Stifte 
Minden  und  Hildesheim,  1638  — 1G55  wiederum 
Kanzler  des  Grafen  zu  Stolberg,  daneben  1649 
Konsulcnt  der  Stadt  Braunschweig,  und  Btaib 
am  15.  /I.  1655  in  Braunschweig.  Er  veröffent- 

lichte an  staatswissenschaftlichen  Schrillen  in 

Buchform:  Tractatns  nomico-politicus  de  contri- 
butionibus  in  Romano-Germanico  imperio  et 
aliis  regnis  m  plnrimnm  u&itati  (Bremen  1634 
u.  öfter).  Tractatns  juridico-politico-polemico- 
historiens  de  aerario  Bive  censn  per  honesta  media 
absque  divixatione  popnli  licite  conficiendo 
(Nürnberg  1651;  2.  Aufl.,  herausg.  v.  Chr.  Peller, 
Nürnberg  1671). 

Als  Merkantilist  (s.  Art.  „Merkantilis- 
mus") unbedeutend,  vertritt  er  in  weit- 

schweifigen Aiisfiihi  linken  über  Ackerbau 
und  Gartenwirtschaft,  Porstwesen  und  Jagd, 
Seiden-  und  Bienenzucht,  Handwerk  und  Handel 
die  Anschauungen  der  Zeit.  Der  Außenhandel 
ist  in  protektionistischem  Sinne  zu  regeln.  Die 
Ausfuhr  von  Gold  und  Silber,  von  Lebensmitteln 
und  von  Rohstoffen,  die  mit  Gewinn  im  Lande 
verarbeitel  werden  können,  ist  zu  verhindern, 
die  Einfuhr  von  Luxusartikeln  und  Waren,  die 
Inländer  um  ihren  Verdienst  bringen,  zu  ver- 

bieten. Sehr  stark  tritt  die  Ueberschätzung  der 
Edelmetalle  hervor,  deren  besonderer  Wert  auf 
die  Seltenheit,  den  großen  Arbeitsaufwand  zu 
ihrer  Gewinnung  und  den  hohen  Gebrauchswert 
zurückgeführt  wird.  Ohne  den  Besitz  von  Gold 
und  Silber  sind  Fürst  und  Staat  arm  und  macht- 

los, denn  nur  wer  Geld  hat,  ist  reich. 
Als  Vorläufer  der  modernen  Finanz- 

wissenschaft überschätzt,  ist  seine  Steuerlehre, 
in  der  er  römische  Steuerideen  verarbeitet  hat, 
als  erster  Versuch  von  Bedeutung.  Steuern, 
so  lehrt  er,  sollen  nur  als  Ergänzung  zum  Ertrag 
der  Kammergüter  erhoben  werden.  Sie  sind 
etwas  Außergewöhnliches  und  bedürfen  der  Be- 

willigung durch  die  Stände.  Ursache  ihrer  Aus- 
schreibung soll  stets  ein  Staatsbedürfnis  sein, 

und  ihr  Ertrag  darf  nur  im  öffentlichen  Interesse 
verwendet  werden.  Eine  Steuer  soll  weiter  gleich- 

mäßig, gerecht  und  einfach  sein.  Ausnahmen  für 
Adlige,  Geistliche  und  Fremde  sind  deshalb  un- 

zulässig; nur  für  die  Armen,  für  die  montes 
Eietatis  zu  errichten  sind,  soll  Steuerfreiheit 
errschen.  Beachtenswert  für  das  17.  Jahrh. 

ist  die  Forderung,  daß  immer  nur  der  Ertrag 
(und  zwar  nach  Abzug  aller  Aufwendungen)  be- 

steuert werden  soll,  so  daß  wohl  Landgüter, 
Gewerbebetriebe   und   Handelsunternehmungen, 

Jahresrenten  und  andere  Einkommen,  nicht  aber 
unfruchtbare  Grundstücke,  müßig  liegende  Gel- 

der, Schmucksachen u.  dgl.  belastet  werden  dürfen. 
AuchindirekteSteuern  (Akzisen)  auf  Handels- 

güter sind  berechtigt,  weil  der  Staat  den  Kauf- 
mann schützt.  Doch  eignet  sich  die  Akzise  nur 

für  Länder  mit  dichter  Bevölkerung  und  leb- 
haftem Verkehr.  Die  Lebensnotdurft  muß 

steuerfrei  bleiben,  weshalb  z.  B.  Fleisch-  und 
Mehlsteuern  nur  ganz  ausnahmsweise  zu  ver- 

teidigen sind.  Als  Ersatz  für  ordentliche  Steuern 
endlich  darf  der  Fürst  in  Fällen  dringender  Not 
auch  Zwangsanleihen  aufnehmen;  normaler- 

weise sind  Staatsanleihen  dagegen  zu  vermeiden, 

Vgl.  über  Klock:  Kautz,  Theorie  und  Ge- 
schichte der  Nationalökonomik,  Bd.  II,  S.  289 f., 

Wien  1860.  —  Röscher,  Geschichte  der  Nat., 
München  1874,  S.  210-217.  -  Allg.  deutsche 
Biographie,  Bd.  XII,  Leipzig  1.HS2,  S.  202.  - 
L.  v.  Stein,  Zur  Geschichte  der  deutschen  Fi- 

nanzwissenschaft im  17.  Jahrh.  (FArch.  Jahrg.  I, 
1NS-1,  Heft  1).  Nielsen,  Die  Entstehung  der 
deutschen  Kameralwissenschaften  im  17.  Jahrb., 
aus  dem  Dänischen  übersetzt  von  Bargum,  Jena 

1911,  S.  31  ff.  —  Zielenziger,  Die  alten  deut- 
schen Kameralisten,  Jena  1914,  S.  127—130. Geori)  Jahn. 

Knappschaftskassen. 
I.  Knappschaftskassen  in  Deutschland. 

II.    Knappschaftskassen    in    Oesterreich. 

I.    Knappschaftskassen    in    Deutschland. 

1.  Einleitung.  2.  Ueberblick  über  die  Ent- 
wicklung des  deutschen  Knappschaftswesens 

bis  zur  neueren  Gesetzgebung.  3.  Die  neuere 
Gesetzgebung,  Organisation  und  Leistungen 
der  knappschaftlichen  Versicherung.  4.  Die 
Entwicklung  während  des  Krieges  und  die 
Reform  des  deutschen  Knappschaftswesens  durch 
ein  Reichsknappschaftsgesetz.  5.  Wirtschaftliche 
Bedeutung  und  Statistik. 

1.  Einleitung.  Die  Knappschaftsvereine 
teilen  mit  vielen  berufsständischen  Kor- 

porationen gleichen  Alters  das  Schicksal, 
sich  auf  die  Gegenwart  nur  durch  die  Be- 

schränkung auf  einen  Teil  ihres  anfangs  sich 
auf  das  gesamte  berufliche  und  außerberuf- 

liche Leben  erstreckenden  Aufgabenkreises 
forterhalten  zu  haben.  Waren  sie  ursprüng- 

lich ähnlich  den  korporativen  Zusammen- 
schlüssen im  Gewerbe  eine  Zunftorganisation 

der  berufsstolzen  und  mit  reichen  Privilegien 
ausgestatteten  Knappen  mit  unbegrenzten 
Verbandszwecken,  so  wurden  sie  durch  die 
im  Verlaufe  der  Jahrhunderte  und  ent- 

sprechend der  wachsenden  Gefährlichkeit 
des  Bergbaus  stets  eifriger  betriebenenPflege 
charitativer  Zwecke  erst  in  einem  späteren 
Stadium  ihrer  Geschichte  die  Institutionen,  als 
die  sie  heute,  in  ihrer  Bedeutung  unbeein- 

trächtigt, weiterleben:  Oeffentlich-rechtliche 
Zwangsgenossenschaften    des   Bergbaus   zur 

46* 
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Fürsorge  ihrer  erkrankten  und  verunglückten 
Mitglieder,  zur  Unterstützung  im  Falle  der 
durch  Unfall,  Krankheit  oder  Alter  hervor- 

gerufenen Berufsunfähigkeit  und  zur  Er- 
teilung sonstiger  Benefizien. 

Wie  das  Wesen  der  heutigen  Knapp- 
schaftskassen nicht  aus  ihrem  ursprünglichen 

Wirkungsbereich  zu  begreifen  ist,  so  ist  auch 
ihre  historische  Wurzel  nicht  ihrem  heutigen 
Daseinsgrunde  gleichzusetzen,  und  die  Tat- 

sache, daß  der  Bergbau  bereits  Jahrhunderte 
vor  dem  Erlaß  der  Reichssozialversiche- 

rungsgesetzgebung allein  unter  allen  Er- 
werbszweigen  eine  geregelte  und  vorbildliche 
Sozialversicherung  seiner  Arbeiter  durch- 

geführt hat,  nicht  auf  seine  besondere  Ge- 
fährlichkeit, sondern  auf  seine  wirtschaft- 

liche Bedeutung  und  die  daraus  resul- 
tierende soziale  Sonderstellung  der  Bergleute 

zurückzuführen.] 
2.  Ueberblick  über  die  Entwicklung  des 

deutschen  Knappschaftswesens  bis  zur 
neueren  Gesetzgebung.  Sobald  die  Knapp- 

schaftskassen aus  dem  Dunkel  der  Geschichte 
emportauchen,  zeigen  sie  eine  eigentümliche 
Gestaltung  der  sozialen  Versicherung  insofern, 
als  sich  die  allmählich  von  den  Arbeitern  son- 

dernden Unternehmer  in  doppelter  Weise  mit 
den  Bergleuten  in  die  Aufbringung  der  benötigten 
Mittel  teilen.  Einmal  dadurch,  daß  die  Gewerk- 

schaft die  erstmaligen  durch  Unfall  und  Krank- 
heit entstehenden  Lasten  (Lohn  und  Arztgeld) 

während  eines  Zeitraums  von  8  Wochen  bei 
Ausbeutezechen  und  4  Wochen  bei  Zubuße- 

zechen trug,  nach  deren  Ablauf  die  Knappschafts- 
kasse etwaige  Dauerlasten  auf  sich  nahm. 

Dann  aber  auch  dadurch,  daß  sich  die  Gewerken 
auch  an  der  Aufbringung  der  Mittel  für  die 
Knappschaftskasse  durch  Entrichtung  eines 
festen  Prozentsatzes  der  Produktion  oder  durch 
den  Abbau  von  sog.  Freikuxen  beteiligten, 
während  die  Arbeiter  einen  festen  Beitrag  oder 
einen  bestimmten  Teil  ihres  Lohnes,  das  sog. 
Büchsengeld,  entrichteten.  In  der  Festsetzung 
dieser  Bestimmungen  stimmen  die  zahlreichen 
Bergordnungen,  unter  denen  bereits  die  sog. 
Kuttenberger  Bergordnung  Wenzels  IL  von 
Böhmen  aus  dem  Jahre  1300  das  Knappschafts- 

wesen regelte,  sachlich  im  wesentlichen  überein. 
Besondere  Bedeutung  erlangte  im  Verlaufe 

der  weiteren  Entwicklung  die  Berggesetzgebung 
Friedrichs  des  Großen,  die,  auch  im  Knapp- 

schaftswesen dem  merkantilistischen  Direktions- 
prinzip folgend,  die  Verwaltung  der  Knapp- 

schaftskassen völlig  in  die  Hand  der  Berg- 
behörde legte.  Die  neuere  Gesetzgebung,  die 

auch  über  die  innere  Entwicklung  des  Knapp- 
schaftswesens entschied,  wird  eingeleitet  und 

auf  Jahrzehnte  hinaus  in  den  meisten  deutschen 
Bundesstaaten  bestimmt  durch  das  preußische 
G.  v.  10./IV.  1854  betreffend  die  Ver- 

einigung der  Berg-,  Hütten-  und  Salinenarbeiter, 
das  für  die  Arbeiter  aller  Bergwerke,  Hütten, 
Salinen  und  Aufbereitungsanstalten  die  Bildung 
von  Knappschaftsvereinen  mit  gesetzlichen 
Mindestleistungen  und  einer  paritätisch  aus  Werks- 

eigentümern und  Knappschaftsältesten  zu  bilden- 
den und  unter  Aufsicht  des  Bergamts  stehenden 

Verwaltung  vorschrieb.  Das  Allgemeine  BergG. 
für  die  preußischen  Staaten  v.  24./VI.  1865, 
bei  dessen  Erlaß  bereits  75  Knappschafts- 

vereine in  Preußen  gezählt  werden  konnten, 
hielt  die  im  G.  v.  10./VI.  1861  ausgesprochene 
Befreiung  der  Hüttenarbeiter  vom  Knappschafts- 

zwange aufrecht  und  gab  den  Vereinen  nunmehr 
volle  Autonomie.  Während  die  sächsische 
Gesetzgebung,  deren  wichtigstes  Ergebnis  das 
Allgemeine  BergG.  v.  16./VI.  1868  ist,  im 
einzelnen  eigene  Wege  ging,  wurde  das  preußische 
Berggesetz  auch  in  seinem  das  Knappschafts- 

wesen regelnden  VII.  Titel,  wenn  auch  mit 
vielfachen  Abweichungen,  rezipiert  von  den 
einzelnen  Bundesstaaten  (Braunschweig  G.  v. 
15./IV.  1867,  Bayern  G.  v.  20./III.  1869,  Elsaß- 
Lothringen  G.  v.  16./XII.  1873,  Württemberg 
G.  v.  7./X.  1874,  Hessen  G.  v.  28./L  1876). 
Unter  den  größeren  Bundesstaaten  ist  allein 
Baden  nicht  zu  einer  gesetzlichen  Regelung  des 
Knappschaftswesens  gelangt,  so  daß  dort  heute 
noch  die  reichsgesetzliche  Sozialversicherung  die 
knappschaftliche  vertritt. 

3.  Die  neuere  Gesetzgebung,  Organisa- 
tion und  Leistungen  der  knappschaftlichen 

Versicherung.  Fußend  auf  den  Grundbe- 
stimmungen des  G.  v.  10./IV.  1854,  blieb 

die  im  VII.  Titel  des  preußischen  BergG.  v. 
24./VL  1865  niedergelegte  Regelung  des 
Knappschaftswesens  landesgesetzlich  un- 

berührt bis  zur  preußischen  Knappschafts- 
novelle v.  19./VI.  1906.  Das  G.  v.  1865 

gewährt  den  Vereinen  eine  gegenüber  dem 
G.  v.  1854  größere  Selbständigkeit,  die  sich 
vor  allem  darin  zeigt,  daß  die  Statuten  nicht 
mehr  von  der  Behörde  oktroyiert,  sondern 
von  den  Vereinen  autonom,  unbeschadet 
des  Bestätigungsrechtes  der  Bergbehörde, 
festgesetzt  werden  können.  Beachtenswert 
für  die  fernere  organisatorische  Entwicklung 
des  Knappschaftswesens  ist  die  hier  zum 
ersten  Male  ausgesprochene  gesetzliche  Mög- 

lichkeit, innerhalb  eines  Knappschaftsvereins 
unter  gemeinsamer  Aufsicht  des  Knapp- 

schaftsvorstandes besondere  Krankenkassen 
zu  bilden.  In  dieser  Bestimmung  gelangte  die 
späterhin  mehrfach  ausgesprochene  Ansicht 
zum  Ausdruck,  daß  eine  Dezentralisation 
der  Krankenversicherung  zur  Eindämmung 
der  Simulation,  zur  möglichst  schnellen  Er- 

teilung der  Unterstützung  und  nicht  zu- 
letzt wegen  des  engeren  persönlichen  Ver- 

hältnisses zwischen  dem  Vorstand  und  den 
Versicherten  anzustreben  sei.  Obwohl  die 

Beteiligung  der  Versicherten  an  der  Verwal- 
tung durch  die  Vorschrift,  daß  die  Vor- 

standsmitglieder je  zur  Hälfte  von  den 
Werkseigentümern  und  den  Knappschafts- 

ältesten zu  wählen  sind,  grundsätzlich  ge- 
währleistet war,  sorgte  unstreitig  nicht  zu- 

letzt das  statutarisch  festzusetzende  Wahl- 
verfahren, das  in  sehr  vielen  Fällen  keine 

freie  und  unabhängige  Wahl  sicherte,  dafür, 
daß  der  Einfluß  der  Arbeiter  geringer  blieb 
als  ihren  Beitragsleistungen  und  ihren  Iuter- 
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essen  entsprach.  Die  Unzufriedenheit  der 
Arbeiter  über  ihre  Einflußlosigkeit  verband 
sich  schon  frühzeitig  mit  mehr  oder  minder 
weitgehenden  Reformwünschen,  unter  denen 
folgende  zu  nennen  sind: 

1.  Die  starke  Zersplitterung  des  gesamten 
deutschen  Knnppschaftswesens  hatte  die 

bedenkliche  Folge  gezeitigt,  daß  die  finan- 
zielle Leistungsfähigkeit  der  kleinen  Vereine 

stark  gefährdel  war1),  und  daß  mangels 
eines  umfassenden  Gegenseitigkeitsverhält- 

nisses die  große  Zahl  der  Vereine  geeignet 
u  ii.  die  Freizügigkeit  der  Kassenmit- 

glieder illusorisch  zu  machen  und  im  besten 
Falle   einem  Patriarchalismus   Vorschub   zu 

1'm   beiden  Mißständen  en 
zutreten,  war  der  Wunsch  nach  einer  Kon- 

zentration    des     Ki  lappschaftswcsens     und 
einer  Sicherst  ellumr  der  Leistungen  berechtigt. 

2.  Da  die   Kassenmitglieder  in   atS 
Mitglieder    mit    Anspruch    auf    die    vollen 

leistungen  und  unständige  Mitglieder 
mit  Anspruch  auf  wesentlich  geringere 
Leistungen,  aber  der  Verpflichtung  zu  gleich 
hohen  Beitrag«  n  zerfielen,  erhoben  die 
davon  Betroffenen  immer  lauter  den  Ruf 
nach  einer  Beseitigung  dieser  hierarchischen 
Abstufung. 

3.  Da  die  dauernde   Sicherstellung  der 
Versicherungsleistungen  neben  der  schmalen 
Finanzbasis  der  kleinen  Vereine  auch  dadurch 

gefährdet  war,  daß  die  Bemessung  der  Bei- 
träge und  Leistungen  nicht  nach  streng 

versicherungstechnischen  Gesichtspunkt  en 
erfolgte,  mußte  auf  Behebung  dieses  be- 

denklichen Manuels  gedrungen  werden. 

Während  es  der  Gesetzgebung  anderer 
Bundesstaaten  schon  frühzeitig  gelungen 
war,  eine  Reihe  dieser  Mißstände  zu  mildern 
oder  gar  zu  beseitigen,  verzögerte  sich  die 
Revision  der  preußischen  knappschaftlichen 
Gesetzgebung  bis  zum  Jahre  1906.  In- 

zwischen hatte  jedoch  das  gesamte  deutsche 
Knappschaftswesen  durch  den  Erlaß  der 
Reichsversicherungsgesetzgebung  seit  dem 
Jahre  1883  eine  durchgreifende  und  die 
Klarheit  der  bisherigen  Bestimmungen  stark 
beeinträchtigende  Aenderung  erfahren. 
Hatten  sich  die  Leistungen  der  Knappschafts- 

vereine bisher  erstreckt  auf  Erstattung  der 
Kur-  und  Arzneikosten  und  Auszahlung  eines 
Krankenlohnes  in  Krankheitsfällen,  auf  die 
Gewährung  einer  lebenslänglichen  Invaliden- 

unterstützung bei  einer  nicht  grobfahrlässig 
eingetretenen    Arbeitsunfähigkeit,    auf    die 

*)  Noch  im  Jahre  1904  reichten  allein  bei 
17  Vereinen  im  OBAB.  Bonn,  der  stets  die  größte 
Zersplitterung  aufzuweisen  hatte,  bei  2  Vereinen 
im  OBAB.  Dortmund  und  bei  einem  Verein 
im  OBAB.  Halle  selbst  die  Gesamteinnahmen 
nicht  zur  Deckung  der  Ausgaben  aus.  Karwehl 
S.  86. 

Unterstützung  der  Witwen  und  Waisen  und 
auf  die  Entrichtung  eines  Beitrages  zu  den 
Begräbniskosten  eines  Mitgliedes,  so  war 
jetzt  die  Frage  des  Verhältnisses  der  reichs- 

gesetzlichen zu  den  knappschaftlichen 
Leistungen  einer  grundsätzlichen  Klärung 
entgegenzuführen. 

Das  KrankenversicherungsG.  v.  15./VL 
1883  ließ  die  Knappschaft svereine  als  Träger 
der  Krankenversicherung  bestehen  und  legte 
ihnen  dafür  die  Pflicht  auf,  die  gesetzlichen 
Mindestleistungen  der  Betriebskrankenkassen 
zu  gewähren,  die  Erhebung  eines  Eintritts- 

geldes unter  bestimmten  Voraussetzungen 
und  die  Bevorzugung  der  ständigen  Mitglieder 
zu  unterlassen,  Vorschriften,  die  eine  wesent- 

liche Abänderung  der  Statuten  und  eine 
Erhöhung  der  Leistungen  und  Beiträge 
im  Gefolge  hauen.  Die  Bestimmungen  der 
Novellen  zum  KrankenversicherungsG.  v. 
10./IV.  1892  und  v.  25./III.  1903  erstreckten 
sich  auch  auf  die  knappschaftliche  Kranken- versicherung. 

Das  Unfallversichcrun^sG.  v.  6./VI. 
1884/30./VI.  1900  schuf  für  den  deutschen 
Bergbau  in  der  Knappschaftsberufsgenossen- 

schal't  einen  eigenen  mit  den  Knappschafts- vereinen in  keinem  Zusammenhang  stehenden 
Träger  der  Unfallversicherung,  die  insofern 
nur  die  knappschaftliche  Versicherung  be- 

rührte, als  der  Wortlaut  des  Gesetzes  einer 
teilweisen  Anrechnung  der  Unfallrenten  auf 
die  Knappschaftsrenten  nicht  entgegenstand. 

Einschneidender  noch  waren  die  Be- 
stimmungen des  InvalidenversicherungsG. 

v.  22./VI.  1889/19./VIL  1899,  dessen  Lei- 
stungen sich  von  den  knappschaftlichen 

Pensionskassenleistungen  dadurch  unter- 
scheiden, daß  jene  geknüpft  sind  an  den 

Eintritt  der  reichsgesetzlichen  allgemeinen 
Erwerbsunfähigkeit,  diese  an  den  Eintritt 

der  spezifisch  bergmännischen  Berufsinvali- 
dität,  der  sog.  „Bergfertigkeit".  Treffen 
beide  Leistungen  zusammen,  so  besteht  auch 
hier  bei  einer  entsprechenden  Herabsetzung 
der  Mitgliederbeiträge  die  Möglichkeit  einer 
von  der  Arbeiterschaft  erbittert  bekämpften 
Aufrechnung,  von  der  jedoch  immer  weniger 

Gebrauch  gemacht  wird.  Die  Reichsinva- 
liden- und  Altersversicherungsgesetzgebung 

gewährte  den  Knappschaftsvereinen  die 

Möglichkeit,  selbständig  auch  die  reichsgesetz- 
liche Invalidenversicherung  für  ihre  Mit- 

glieder dadurch  durchzuführen,  daß  sie 
unter  Erfüllung  gewisser  Voraussetzungen 
als  besondere  Kasseneinrichtungen  im  Sinne 

der  §§  8—10,  173  und  174  des  IVG.  v. 
19./VII.  1899  anerkannt  werden  konnten. 
Diese  Anerkennung  erlangten  1890  der  Saar- 
brücker  Knappschaftsverein  (Sonderanstalt 

Nr.  34),  1891  der  i.  J.  1890  durch  Verschmel- 
zung des  Märkischen,  Essen-Werdenschen 

und    Mühlheimer    Vereins    gebildete    Allge- 
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meine  Knappschaftsverein  zu  Bochum  (Nr. 
40),  1890  die  lediglich  zum  Zwecke  der  Er- 

füllung der  Keichsinvalidenversicherung  ge- 
gründete und  nahezu  sämtliche  Vereine 

Mitteldeutschlands  umfassende  Norddeutsche 
Knappschafts-Pensionskasse  in  Halle  (Nr. 
33)  und  endlich  die  i.  J.  1890  errichtete, 
sämtliche  sächsischen  Vereine  fast  ausnahms- 

los umfassende  und  die  knappschaftliche 
wie  reichsgesetzliche  Invalidenversicherung 
in  sich  vereinende  Allgemeine  Knappschafts- 
pensionskasse  für  Sachsen  in  Freiberg(Nr.  37). 
Alle  übrigen  Knappschaftsvereine  erhielten 
nur  die  Eigenschaft  als  Zuschußkassen  im 
Sinne   des    §   52    IVG.    v.   19./VII.    1899. 

Während  die  Keichsversicherungsordnung 
v.  19. /VI.  1911  zwar  im  einzelnen,  insbeson- 

dere auf  dem  Gebiete  der  Krankenversiche- 
rung (§§  495—502  RVO.),  bedeutungsvolle, 

im  ganzen  aber  nicht  umstürzende  Aende- 
rungen  aller  Zweige  der  Sozialversicherung 
brachte,  griff  das  Angestelltenversicherungs- 
G.  v.  20./XII.  1911  tief  ein  in  den  Tätigkeits- 

bereich der  Knappschaftsvereine,  die,  soweit 
sie  nicht  die  Versicherung  der  Beamten  völlig 
den  Reichsanstalten  überließen,  entweder  nach 
§  388  durch  den  Bundesrat  als  Ersatzkassen 
im  Sinne  der  §§  372ff.  zugelassen  werden 
oder  unter  Beibehaltung  ihrer  bisherigen 
Beamtenversicherung  als  Zuschußkassen  im 
Sinne  der  §§  365 ff.  bestehen  bleiben  konnten. 

Die  weitere  Entwicklung  in  Preußen  ist 
gekennzeichnet  durch  die  Knappschafts- 

novelle v.  19/VI.  1906,  deren  Aufgabe  es 
war,  die  bisherige  Knappschaftsgesetzgebung 
mit  der  Reichsversicherungsgesetzgebung  in 
Einklang  zu  bringen,  die  bisher  nur  statu- 

tarisch durchgeführten  Reformen  zu  lega- 
lisieren und  neue  Reformen  einzuführen. 

Die  hauptsächlichsten  Neuerungen  dieses 
Gesetzes,  an  dessen  Vorbereitung  der  i.  J. 
1882  gegründete  Allgemeine  Deutsche  Knapp- 

schaftsverband entscheidend  mitwirkte,  sind 
folgende: 

1.  Die  Klasse  der  gleichverpflichteten, 
aber  minderberechtigten  unständigen  Mit- 

glieder wird  beseitigt. 
2.  Durch  die  zwangsweise  Einführung 

eines  Getrenseitigkeitsverhältnisses  der  preu- 
ßischen Vereine  wird  deren  Mitgliedern  volle 

Freizügigkeit  gewährt.  Daneben  besteht 
jetzt  bei  Aufgabe  der  Bergarbeit  die  Mög- 

lichkeit einer  Erhaltung  der  Pensionsan- 
sprüche durch  die  Zahlung  einer  Anerker- 

nungsgebühr. 
3.  Die  Beiträge  der  Werksbesitzer  dürfen 

nicht  geringer  sein  als  die  der  Versicherten. 
4.  Zur  Sicherstellung  der  Leistungen  ist 

die  Höhe  der  Beiträge  derart  zu  bemessen, 
daß  sie  unter  Hinzurechnung  der  etwaigen 
weiteren  Einnahmen  der  Kasse  und  unter 
Berücksichtigung  aller  sonstigen  für  die 
Leistungsfähigkeit  des  Knappschaftsvereins 

in  Betracht  kommenden  Umstände  die  dau- 
ernde Erfüllbarkeit  der  Pensionskassen- 

leistungen ermöglichen  (Kapitaldeckungsver- 
fahren statt  des  völlig  unzureichenden  Um- 

lageverfahrens). 
5.  Im  Falle  der  Gefährdung  der  Leistungs- 

fähigkeit einesKnappschaftsvereins  oder  einer 
besonderen  Krankenkasse  durch  eine  un- 

genügende Mitgliederzahl  oder  aus  anderen 
Gründen  ist  die  Aufsichtsbehörde  zur  Auf- 

lösung und  Konzentration  der  betreffenden 
Vereine  oder  zur  Vereinigung  zu  einem  Rück- 

versicherungsverbande befugt. 
6.  Daneben  erfuhr  das  Wahlverfahren  eine 

den  Wünschen  der  Versicherten  nicht  gerecht 
werdende  Aenderung,  während  der  Wunsch 
nach  der  Einführung  eines  schiedsgericht- 

lichen Verfahrens  für  Streitigkeiten  über 
Pensionskassenleistungen  erfüllt  wurde. 

Die  weitere  Sanierung  des  preußischen 
Knappschaftswesens  machte  sich  die  am 
30. /X.  1907  gegründete  knappschaftliche 
Rückversicherungsanstalt  a.  G.  in  Berlin 
zur  Aufgabe  dadurch,  daß  sie  den  ihr  an- 

geschlossenen Knappschaftsvereinen  Rück- 
versicherung für  die  Pensionskassenleistungen 

gewährte,  die  sie  auf  Grund  ihrer  Satzungen 
an  die  Vereinsinvaliden,  Witwen  und  Waisen 
zu  zahlen  hatten. 

Das  preußische  KnappschaftsG.v.  17./VI. 
1912,  das  die  noch  heute  (September  1921) 
gültige  Regelung  des  preußischen  Knapp- 

schaftswesens enthält  und  sich  nach  dem 
Erlaß  der  RVO.  v.  19./VII.  1911  und  des 
AngestelltenversicherungsG.  v.  20./XII.1911 
als  notwendig  erwiesen  hatte,  brachte  außer 
den  durch  jene  Reichsgesetze  erforderten 
Aenderungen  an  wesentlichen  Neuerungen 
die  gesetzliche  Einführung  der  geheimen 
Wahl  der  Knappschaftsältesten,  zu  denen 
nunmehr  auch  Knappschaftsinvalide  gewählt 
werden  |durften 

In  Sachsen  mußte  die  Knappschaftsgesetz- 
gebung andere  Wege  einschlagen  als  in  Preußen 

und  den  sich  bergrechtlich  an  Preußen  an- 
lehnenden Ländern,  da  die  bergrechtliche  Sonder- 

stellung des  sächsischen  Kohlenbergbaus  die 
Einführung  einer  knappschaftlichen  Versicherung 
bis  zur  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  ver- 

hindert hatte.  Das  Allg.  BergG.  für  das 
Königreich  Sachsen  v.  16./IV.  1868  beläßt 
es  im  Erzbergbau  bei  den  bestehenden  Revier- 

knappschaftskassen, während  für  den  Kohlen- 
bergbau der  Anschluß  an  eine  Unterstützungs- 

kasse obligatorisch  gemacht  wird,  eine  Ver- 
pflichtung, über  die  die  Kohlenbergwerks- 

besitzer zum  Teil  durch  Gründung  eigener 
Knappschaftspensionskassen  noch  hinausgingen. 
Auch  in  Sachsen  zeichnete  sich  das  Knapp- 

schaftswesen durch  Zersplitterung  und  man- 
gelnde Freizügigkeit  der  Versicherten  aus;  aber, 

während  Preußen  sich  bis  zum  Jahre  1906 
scheute,  diesen  Mißständen  gesetzlich  entgegen- 

zutreten, brachten  hier  bereits  die  GG.  v. 
2./III.  1882  und  v.  2./IV.  1884  beachtenswerte 
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Reformen,  insbesondere  die  Erhaltung  der 
Pensionsansprüche  abgekehrter  Arbeiter,  die 
Trennung  der  Kranken-  und  Pensionskassen 
und  das  in  Preußen  erst  1906  eingeführte  schieds- 
ferichtliche  Verfahren.  Die  günstige  Wirkung 

ii  ii  Gesetzgebung  zeigte  sich  darin,  daß  unter 
dem  Einfluß  des  Reichsinvalidenversicherungs- 

gesetzes im  Jahre  1890  der  bereits  erwähnte 
Zusammenschluß  von  27  der  bis  dahin  noch 
bestehenden  29  Knappschaftspensionskassen  zur 
Allgemeinen  Knappschaftspeiisic-nskasse  erfol  #e, 
die  seit  l./I.  1919  auch  die  eine  «1er  noch  außen- 

stehenden Pensionskassen  in  sich  aufnahm  und 
sich  in  nächster  Zeit  auch  mit  der  anderen 
vereinigen  wird.  Das  G.  v.  l./I.  1910  und 
ebenso  das  jenes  ablösende  KnappschaftsG. 
v.  17./IV.  1914  ließ  die  organisatorischen  Grund- 

lagen des  sächsischen  Knappschaftswesens  on- 
tet,  dehnte  dafür  aber  die  Verpflichtung 

zur  Errichtung  einer  Knappschaf tspensionskasse 
auch  auf  neu  errichtete  Werke  aus  und  erweiterte 

b  mit  einer  Aenderung  in  der  Verteilung 
dei    B  titrag  la  I   die    \-  i  I  iingen   der   Kranken- 

Die  bayerische    Knappschaft  Gesetzgebung 
ich,    fußend    auf    dem     BergG.    v. 

20./III.    L869,    fast    •:;w\>.    in    .!,•„    Hahnen    der 
Ereußischen  Die  in  Bayern  besonders  stark 
ervortretende  Zersplitterung  des  Knappschafts- 

wesens  führte  am  l./I.  1909  /.ur  Gründung  des 
Bayerischen  Knappschaftsverbandes,  dei  die 
Baute  der  Knappschaftspensionen  in  Rücl 
Versicherung  zu  nehmen  aatte  und  wesentlich 
zur  rinanziellen  Kräftigung  der  Vereine  Bowie 
zur  Erhöhung  der  Pensionen  beitrug.  Am 
l./I.  1917  erfolgte  durch  den  freiwilligen  Zu- 

Qschluß  aller  fiskalischen  Knappschafts- 
vereine zn  einer  Finanzgemeinschaft  eine  Um- 
bildung und  Erweiterung  des  Verbandes,  am 

1.  IX.  1918  die  Gründung  des  Knappschafts- 
vereim  .München,  aus  dem  am  l./VII.  1920 der 
sämtliche  Knappschaftsvereine  der  bayerischen 
Privat  werke  und  demnächst  auch  die  der  staat- 

lichen Werke  umfassend'  llaverische  Landes- 
knappschaft s verein  hervorging. 

4.  Die  Entwicklung  während  des  Krie- 
ges und  die  Reform  des  deutschen  Knapp- 

schaftswesens durch  ein  Reichsknapp- 
schaftsgesetz. Der  Krieg  und  seine  Begleit- 
erscheinungen, die  die  ohnehin  schwierige, 

aber  sich  allmählich  bessernde  Finanzlage 
eines  großen  Teiles  der  Knappschafts  vereine 
bedenklich  verschlechterten,  verlieh  den 
Reformbestrebungen  auf  dem  Gebiete  des 
Knappschaftswesens  einen  neuen,  kräftigen 
Antrieb.  Der  Ruf  nach  einer  Sicherstellung 
der  Leistungen,  die  nur  durch  weitgehenden 
finanziellen  Zusammenschluß  der  Vereine 

zu  erreichen  war,  hatte,  wie  erwähnt,  in 
Preußen  bereits  i.  J.  1907  zur  Gründung 
der  knappschaftlichen  Rückversicherungs- 

anstalt a.  G.  geführt.  Die  Einsicht,  daß 
der  Umfang  der  von  dieser  ausgeübten 
Rückversicherung  den  Erfordernissen  nicht 
genügte,  hatte  i.  J.  1916  die  Umgründung 
der  Rückversicherungsanstalt  in  einen  nun- 

mehr alle  preußischen  Vereine  umfassenden 
knappschaf  fliehen        Rückversicherungsver- 

band und  eine  jener  Einsicht  Rechnung 
tragende  Satzungsänderung  zur  Folge.  Die 
gesamtdeutsche  Vereinheitlichung  des  Knapp- 
schaftswesens,  die  bereits  i.  J.  1908  durch 
einen  allerdings  unvollkommenen  Gegen- 

seitigkeitsvertrag des  Allgemeinen  Deutschen 
Knappschaftsverbandes  angebahnt  wurde, 
erfuhr  eine  wesentliche  Förderung  durch 
den  sog.  Freizügigkeitsvertrag  des  Allge- 

meinen Deutschen  Knappschaft  sverbandes 
v.  l./IX.  1917,  der  innerhalb  des  ganzen 
Reiches  den  Uebertritt  in  andere  Vereine 
ohne  Altersbeschränkung  ermöglichte  und 
die  normative  Einheitlichkeit  der  deutschen 

Knappschaftsvereine  in  wichtigen  und  nun- 
mehr noch  verbesserten  Bestimmungen 

wesentlich  erweiterte.  Den  besonderen 
Kriegs  Verhältnissen  wurde  außerdem  durch 
den  Kt  laß  von  Gesetzen  Rechnung  getragen, 
die  insbesondere  dir  Anrechnung  von  Militär- 

pensionen auf  Knappschaftsrenten  aus- schlössen. 

Der  Anagang  des  Krieges  mit  seinen  tief- 
greifenden politischen  und  wirtschaftlichen 

Wirkungen,  die  radikale  Reformbcstre- 
bungen  begünstigten,  aber  auch  die  Notlage 
der  Knappschaftsvereine  und  ihrer  Rentner 
fortgesetzt  verschärften,  hat  endlich  den 
Wunsch  nach  einer  normativen,  finanziellen 
und  organisatorischen  Vereinheitlichung  des 

iten  deutschen  Knappschaftswesens 
seiner  Erfüllung  näher  gebracht.  Im  Schöße 
einer  Sachverständigenkommission  ist  der 
vom  Allgemeinen  Deutschen  Knappschafts- 
verbande  am  19. /IX.  1921  angenommene 
Entwurf  eines  Reichsknappschaftsgesetzes 
und  einer  Reichsknappschaftsvcreinssatzung 
herangereift.  Danach  würde  die  radikalste 
Aenderung  des  bestehenden  Zustandes  darin 
bestehen,  daß  an  die  Stelle  der  heute  noch 
bestehenden  über  100  Knappschaftsvereine 
als  alleiniger  Träger  der  deutschen  Knapp- 
schaftsversichcrung  der  Reichsknappschafts- 

verein tritt,  der  sämtliche  knappschaftliche 
Betriebe  umfaßt  und  sich  in  die  Bezirks- 

knappschaftsvereine gliedert.  Dieser  würde 
eine  Versicherungsanstalt  mit  etwa  1  Million 
Versicherter  und  Träger  einer  vierfachen 

Versicherung  werden:  der  Krankenversiche- 
rung, der  knappschaftlichen  wie  der  reichs- 

gesetzlichen Invaliden-,  Alters-  und  Hinter- 
bliebenenversicherung und  der  reichsgesetz- 

lichen Angestelltenversicherung.  Würde 
durch  diese  Vermögensgemeinschaft  somit 
das  örtliche  Risiko  der  einzelnen  Vereine 

ausgeglichen,  so  erheischte  das  Risiko,  das 
sich  ergibt  aus  der  Möglichkeit  zeitlicher 
Rentabilitätsveränderungen  in  den  einzelnen 

Bergbaubezirken,  einen  ebensolchen  Aus- 

gleich, den  man  durch  Einführung  eines  ent- 
sprechend den  schwierigen  finanziellen  Ver- 
hältnissen der  Gegenwart  modifizierten  An- 

wartschaftsdeckungsverfahrens  zu  erreichen 
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strebt.  Der  "einheitlichen  Organisation, 
die  noch  durch  einen  lediglich  begutachten- 

den Keichsknappschaftsrat  ergänzt  und  der 
Aufsicht  des  Reichsarbeitsministers  unter- 

stellt werden  soll,  werden  einheitliche  Ge- 
setzesnormen zur  Seite  gestellt,  die  eine 

Reihe  von  wesentlichen  und  den  Wünschen 

der  Bergarbeiter  gerecht  werdenden  Neue- 
rungen versprechen,  insbesondere  die  Aus- 
zahlung der  Invalidenpension  ohne  den  ärzt- 

lichen Nachweis  der  Berufsinvalidität  bereits 

bei  Erreichung  eines  bestimmten  Lebens- 
und Dienstalters  zulassen. 

5.  Wirtschaftliche  Bedeutung  und  Sta- 
tistik. Die  wirtschaftliche  Bedeutung  der 

Knappschaftskassen  deckt  sich  im  all- 
gemeinen mit  derjenigen  der  übrigen  Sozial- 

versicherungsträger. Sie  wird  durch  den 
Umstand  erhöht,  daß  sie  zwangsweise  und 
in  besonders  weitem  Umfang  die  Kranken-, 
Invaliditäts-  und  Altersfürsorge  einer  Kate- 

gorie von  Erwerbstätigen,  der  Bergarbeiter, 
zum  Gegenstande  haben,  die  einen  verhältnis- 

mäßig großen  Anteil  der  erwerbstätigen  Be- 
völkerung ausmachen,  einer  besonders  früh- 

zeitigen Invalidität  und  einer  hohen  Unfall- 
gefahr unterliegen  und  die  Träger  eines 

Produktionszweiges  sind,  der  die  Grundlage 
der  Gesamtproduktion  bildet  und  im  Wieder- 

aufbauprogramm der  deutschen  Volkswirt- 
schaft an  hervorragender  Stelle  steht.  Je 

weitgehender  und  leistungsfähiger  zudem  die 
knappschaftliche  Versicherung  ist,  um  so 
besser  ist  sie  geeignet,  den  Zuzug  zur  berg- 

männischen Arbeit  zu  vergrößern. 
In  Ermangelung  einer  neueren  umfassen- 

den und  zuverlässigen  Reichsknapp- 
schaftsstatistik muß,  was  diese  anbetrifft, 

auf  das  Jahr  1912  zurückgegangen  werden. 
Während  es  i.  J.  1891  im  Reiche  noch  139 
Knappschaftskassen  mit  466  366  Mitgliedern 
gab,  war  die  Zahl  der  Vereine  i.  J.  1912  auf 
ill  zurückgegangen,  während  der  Mit- 

gliederbestand sich  auf  1008  638  erhöhte1). 
In  diesem  Jahre  entfielen  auf  1000  Mit- 

glieder durchschnittlich  95  Invaliden,  80 
Witwen  und  62  Waisen.  An  Unterstützungen 
wurden  durchschnittlich  ausgezahlt  an  den 
Invaliden  307,84  M.,  an  die  Witwe  135,63  M. 
und  an  die  Waise  37,20  M.,  im  ganzen  an 
95  442  Invaliden  29  380  719  M.,  an  80  362 
Witwen  10  899  611  M.  und  an  62  272  Waisen 
2  316  428  M. 

In  Preußen  weist  die  Statistik  des 
Jahres  1916  56  Vereine  (1912:  65)  auf 
mit  993  590  (1912:  904  817)  Vereinsmit- 

gliedern, von  denen  allerdings  242103  Kriegs- 
teilnehmer waren.  Das  Durchschnittslebens- 

alter der  krankheitsinvaliden  Arbeiter  betrug 

x)  Dabei  sind  in  den  nichtpreußischen  Staaten 12  knappschaftliche  Krankenkassen  nicht  mit- 
gezählt. 

50,1,  dasderunfallinvaliden  Arbeit  er38,l  Jahre 
bei  einem  Durchschnittsdienstalter  von  24,6 
bzw.  13,6  Jahren  und  einer  Durchschnitts- 

jahrespension von  374,05  M.  bzw.  238,38  M. 
Das  Vermögen  betrug  467  Mail.  M.,  die  Ein- 

nahmen erreichten  die  Höhe  von  108,4  Mill. 
M.,  die  Ausgaben  eine  solche  von  91,7  Mill. 
M.,  d.  h.  von  84,62%  der  Einnahmen. 

II.    Knappschaftskassen    in    Oesterreich 
(Bruderladen). 

1.  Die  Entwicklung  bis  zum  Bruderladen-G. 
v.  28./VII.  1889.  2.  Das  BruderladenG.  v. 
28./VII.  1889.  3.  Die  Entwicklung  bis  zur 
Gegenwart.     4.  Statistik. 

1.  Die  Entwicklung  bis  zum  Bruder- 
ladenG. v.  28./VII.  1889.  Die  Entwicklung, 

die  die  Träger  der  knappschaftlichen  Versiche- 
rung in  Oesterreich,  die  Bruderladen,  ge- 

nommen haben,  zeichnet  sich  in  ihrem  Ur- 
sprung wie  in  ihrem  Verlauf  durch  eine  weit- 

gehende Uebereinstimmung  mit  der  Ge- 
schichte des  deutschen  Knappschaftswesens 

aus.  Schon  sehr  bald  nach  dem  Erlaß  des 
Allgemeinen  BergG.  v.  23./V.  1854,  in  dem 
zum  ersten  Male  das  Bruderladenwesen  ein- 

heitlich geregelt  worden  war,  zeigten  sich 
dieselben  Mißstände,  wie  sie  in  Deutschland 
hervorgetreten  waren.  Im  J.  1876  veröffent- 

lichte das  Ackerbauministerium  den  „Re- 
ferentenentwurf eines  Berggesetzes",  in  dem 

folgende  Mängel  des  Knappschaftswesens 
genannt  waren1):  1.  Das  unrichtige  Ver- 

hältnis zwischen  Beiträgen  und  Leistungen, 
2.  die  Kumulierung  der  verschiedenen  Ver- 

sicherungszweige, 3.  der  geringe  Umfang 
der  Bruderladen,  4.  der  Verlust  der  Ansprüche 
bei  Entlassung  oder  Austritt  der  Mitglieder 
aus  der  Werksarbeit,  5.  die  ungenügende  und 
von  Werksbesitzern  und  Beamten  beeinflußte 

Vertretung  der  Arbeiter  im  Bruderladen- 
vorstande,  6.  die  unzureichende  Sicherstel- 

lung des  Kassenvermögens.  Die  Vorschläge 
des  Entwurfs  auf  Trennung  der  Kranken- 

versicherung von  allen  übrigen  Versicherungs- 
zweigen, Zusammenfassung  der  Versorgungs- 

vereine und  Einführung  sonstiger  zur  Ab- 
stellungder  vorgefundenen  Mängel  geeigneten 
Maßnahmen  fanden  nur  zum  geringsten 
Teile  Aufnahme  in  das  BruderladenG.  v. 
28./VII.  1889. 

2.  Das  BruderladenG.  v.  28./VII.  1889. 
Die  Verpflichtung,  bei  jeder  Grube  eine 
Bruderlade  zu  errichten,  bleibt  bestehen, 
aber  wie  im  preußischen  Gesetz  von  1906 
wird  nunmehr  eine  rechnungsmäßige  Tren- 

nung der  Krankenkasse  von  der  Provisions- 
kasse vorgeschrieben.  Ist  die  Mitglieder- 

zahl einer  Bruderlade  so  gering,  daß  die 
Erfüllung  ihrer    Verpflichtungen   gefährdet 

x)  L.  Verkauf,   Art.  „Knappschaftskassen  in 
Oesterreich",  Hdw.  d.  St.,  3.  Aufl.,  Bd.  V,  S.  887. 
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ist,  so  kann  die  Bergbehörde  zur  zwangs- 
weisen Vereinigung  schreiten.  Während  die 

ständigen  Arbeiter  der  Versicherungspflicht 
in  allen  Versicherungszweigen  unterliegen, 
sind  die  unständigen  bei  der  Krankenkasse 
stets,  bei  der  Provisionskasse  jedoch  nur 
im  Falle  einer  aus  einem  Betriebsunfall  her- 

rührenden Erwerbsunfähigkeit  versichert. 
Die  Bruderladen  sind  Träger  der  Kranken- 

versicherung im  Kahmen  des  Kranken- 
versicherun?sG.  v.  3./III.  1888,  der  Unfall- 
versichcru  ntr,  die  ih  nen —anders  als  i  n  Deutsch- 

land —  trotz  des  Unl'allversicherunsrsG.  v. 
28./XII.  1887  verbleibt,  und  der  Invaliditäts-, 
Alters-  und  Hinterbliebenenversicherumr,  die 
bis  heule  in  Österreich  nur  im  Bergbau  ver- 

wirklicht ist. 

Während  die  Beiträge  je  zur  Hälfte  von 
den  Versicherten  und  den  Unternehmen]  zu 

□  sind,  letztere  außerdem  noch  zu 
einem  liei.Masseuunuliieken  zu  verwendenden 

Zentralreservefonds  Beiträge  bis  zu  0.1% 
der  im  verflossenen  Jahre  gezahlten  Löhne 

zu  entrichten  haben,  setzen  sich  die  General- 
mlnng  und  der  Vorstand  zu  -  ,  aus 

Arbeitervertretern  und  zu  J  .  aus  Werksver- 
tretern zusammen. 

3.  Die  Entwicklung  bis  zur  Gegen- 
wart. Die  unhaltbare  Insolvenz  einer  großen 

Zahl  von  Bnnb  rladen,  der  das  G.  v.  28./V1I. 
1889  bereits  durch  die  Heranziehung  der 
Unternehmer  zur  Tragung  der  Hälfte  der 
Beiträge  zu  steuern  versuchte,  hatte  in 
demselben  Gesetze  zu  weiteren  Bestimm- 
mungen  geführt,  deren  Durchführung  am 
Widerstände  der  Unternehmer  seheil  eile. 
Infolgedessen  bestimmte  eine  Novelle  v. 
17./IX.  1892,  daß  vor  dem  Inkrafttreten 
der  Bestimmungen  des  Bruderladengesetzes 
die  Bruderladen  in  Gemeinschaft  mit  den 
Werksbesitzern  Sanierungsvorschläge  zu 
machen  haben.  Der  nächste  gesetzliche  Ein- 

griff in  die  Organisation  und  den  Aufgaben- 
kreis der  Bruderladen  erfolgte  erst  durch 

die  V.  v.  7./IV.  1914,  die  mit  provi- 
sorischer und  seit  dem  G.  v.  30./XII.  1917 

definitiver  Gesetzeskraft  die  Unfallversiche- 
rungspflicht nach  Maßgabe  des  G.  v.  28./XII. 

1887  auf  alle  Bergwerke  und  die  zugehörigen 
Anlagen  ausdehnte  und  den  Bruderladen 
somit  einen  Teil  ihrer  Aufgaben  entzog.  Die 
Unfallversicherung  der  Bergarbeiter  erfolgte 
nunmehr  bei  einer  besonderen  Versicherungs- 

anstalt für  das  ganze  Reich,  der  Unfallver- 
sicherungsanstalt der  Bergarbeiter  in  Wien; 

den  Bruderladen  konnte  lediglich  die  Ver- 
mittlung des  Verkehrs  zwischen  den  Unter- 
nehmern und  den  Versicherten,  insbesondere 

die  Mitwirkung  bei  Unfallserhebungen,  über- 
tragen werden  Die  im  Frieden  von  St.  Ger- 
main besiegelte  Zerstückelung  des  öster- 

reichischen Staates  ließ  indessen  nur  die 
Wahl  zwischen   einer    neuen    deutschöster- 

reichischen Spezi alanst alt  oder  einer  Ver- 
einigung der  bergmännischen  Unfallver- 
sicherung mit  der  allgemeinen  Arbeiter- 

Unfallversicherung  auf  der  Grundlage  der 
territorialen  Arbeiter-Unfall- Versicherungs- 

anstalten. Während  die  Vertreter  einer  Bei- 
behaltung der  Spezialanstalt,  insbesondere 

die  Unternehmerkreise  die  bisherige  Bewäh- 
rung der  Anstalt,  die  spezifischen  Gefahren- 

momente  des  Bergbaus,  die  geringen  Ver- 
waltungskosten der  Anstalt  und  die  Gefahr 

einer  Ueberlastung  der  territorialen  Anstalten 
geltend  machten,  führte  das  Bestreben  der 
Bergarbeiter  auf  Vereinigung  mit  den  terri- 

torialen Anstalten,  das  mit  dem  Hinweis 

auf  die'geringe  Zahl  von  25  000  Bergarbeitern 
der  deutschösterreichischen  Republik  ge- 

stützt wurde,  zum  G.  v.  10./XI1.  1919,  das 
diesem  Wunsche  Rechnung  trägt. 

Weitere  die  Bruderladen  berührende  Ge- 
setze sind  die  Novellen  zum  Krankenversiche- 

rungsG.  v.  4./I.  und  20./XI.  1917,  die  neben 

sonstigen  Abänderungen  zugunsten  der  Ver- 
Bicherten  die  Krankenunterstützungsdauer 
von  20  auf  26  Wochen  ausdehnten,  Best  im- 

mun cii  aber  Familienversicherung  und  statt 
drr  bisherigen  Einteilung  nach  „bezirks- 

üblichen" Tagelöhnen  nach  dem  1  at sächlichen 
Arbeitsverdienst  abgestufte  Lohnklassen  ein- 

führten —  Bestimmungen,  die  durch  G.  v. 
30./VIL  1919  noch  erweitert  wurden  — , 
das  ArbeitslosenversicherungsG.  v.  24./III. 
1920,  das  auch  die  Bruderladen  an  der  Ar- 

beitslosenversicherung beteiligt,  und  endlich 
die  GG.  v.  1G./IV.  1920  und  v.  ll./III.  1921 
betr.  Zuschüsse  zu  den  Provisionen  der 

Bergwerksbruderladen.  Nach  dem  letzten 
Gesetze  haben  heute  die  jährlichen  Zuschüsse 
zur  Provision  eines  Invaliden  4320  K,  einer 
Witwe  1440  K,  einer  Waise  720  K  und  einer 
Doppelwaise  1440  K  zu  betragen. 

4.  Statistik.  Am  Ende  des  Jahres  1915 
bestanden  in  Oesterreich  49  Bruderladen  mit 
45  Krankenkassen-  und  49  Provisionskassen- 

abteilungen, während  die  entsprechenden  Zahlen 
für  das  Jahr  1906  205,  166  und  195  lauteten; 
bei  den  Krankenkassen  waren  73228  versiche- 

rungspflichtige Mitglieder  mit  102500  Ange- 
hörigen im  ganzen  175  728  (1906 :  385  051)  Personen 

versichert.  Der  durchschnittliche  Jahresbeitrag 
betrug  20  K  49  h  bei  39890  Krankheitsfällen 
und  478688  Krankheitstagen.  Den  Provisions- 

kassen gehörten  63094  (1906:  166021)  und  2065 
(1906:  5306)  minderberechtigte  Mitglieder  mit 
121713  anspruchsberechtigten  Angehörigen  an. 
Der  durchschnittliche  Jahresbeitrag  betrug  29  K 
35  h  für  ein  vollberechtigtes,  1  K  56  h  für  ein 
minderberechtigtes  Mitglied  bei  einem  Zugang 
von  800  Invaliden  und  einer  Zahl  von  31970 
im  Provisionsgenuß  stehenden  Mitgliedern.  Die 
durchschnittliche  Höhe  der  Provision  betrug 
252  K  80  h  für  einen  Invaliden,  95  K  74  h 
für  eine  Witwe  und  36  K  89  h  für  eine  Waise. 
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Polytechnischen  Schule  in  Cassel,  1852  Lehrer 
an  der  Kantonschule  in  Schaffhausen,  1855  Pro- 

fessor der  Kameral Wissenschaften  in  Freiburg  i.B., 
bekleidete  1862—65  die  Direktorstelle  des  neuen 
badischen  Oberschulrates  für  Mittel-  und  Volks- 

schulen und  Herbst  1865  bis  l./IV.  1896  die 
Professur  der  Staatswissenschaften  in  Heidel- berg. 

Knies  gehört  mit  Br.  Hildebrand  und 
W.  Röscher  zur  älteren  historischen  Schule  und  ist 
nach  Schmoller  „der  theoretische  Begründer  der 
historisch-psychologischen  modernen  deutschen 
Nationalökonomie".  Als  Statistiker  gab  er  die 
Anregung,  die  Achenwallsche  Statistik  als  ledig- 

lich historische  Disziplin  ganz  von  der  Statistik 
auszuscheiden  und  für  diese  nur  die  auf  mathe- 

matisch-exakter Methode  fortzubildende  poli- 
tische Arithmetik  festzuhalten. 

Knies  veröffentlichte  von  staatswissenschaft- 
lichen Schriften: 

a)  in  Buchform:  Historia  Praenestis  (Latii) 
oppidi.  Praecedit  nominis  explicatio  et  topo- 
graphiae  brevis  expositio,  Rinteln  1846  (Promo- 

tionsschrift). —  Ueber  die  in  Kurhessen  an- 
geregte Forderung  eines  konstituierenden  Land- 

tages, Marburg  1848.  —  Die  Statistik  als  selb- 
ständige Wissenschaft.  Zur  Lösung  des  Wirrsals 

in  der  Theorie  und  Praxis  dieser  Wissenschaft. 

Zugleich  ein  Beitrag  zu  einer  kritischen  Ge- 
schichte der  Statistik  seit  Achenwall,  Kassel 

1850.  —  Die  politische  Oekonomie  vom  Stand- 
punkte der  geschichtlichen  Methode,  Braun- 
schweig 1853;  dasselbe,  2.  Aufl.  u.  d.  T.:  Die 

politische  Oekonomie  vom  geschichtlichen  Stand- 
punkte, ebd.  1883.  —  Die  Eisenbahnen  und 

ihre  Wirkungen,  ebd.  1853.  —  Der  Telegraph 
als  Verkehrsmittel.  Mit  Erörterungen  über  den 
Nachrichtenverkehr  überhaupt,  Tübingen  1857. 
—  Die  Dienstleistung  des  Soldaten  und  die  Mängel 
der  Konskriptionspraxis.  Eine  volkswirtschaft- 

lich-finanzielle Erörterung,  Freiburg  i.  B.  1860. 
—  Zur  Lehre  vom  volkswirtschaftlichen  Güter- 

verkehr, ebd.  1862.  —  Das  moderne  Kriegswesen. 
Ein  Vortrag,  Berlin  1867.  —  Finanzpolitische 
Erörterungen.  Rede  zum  Geburtsfeste  des  Groß- 

herzogs Karl  Friedrich  von  Baden,  Heidelberg 
1871.  -  Geld  und  Kredit,  Abt.  I  und  II  in  2  Bdn., 
Berlin  1873-79;  dasselbe,  2.  Aufl.,  Abt.  I: 
Das  Geld,  ebd.  1885.  -  Weltgeld  und  Welt- 

münze, ebd.  1874.  —  Karl  Friedrichs  von  Baden 
brieflicher  Verkehr  mit  Mirabeau  und  Du  Pont. 
Herausgegeben  von  der  Badischen  Historischen 
Kommission.  Bearbeitet  und  eingeleitet  durch 
einen  Beitrag  zur  Vorgeschichte  der  ersten  fran- 

zösischen Revolution  und  der  Phvsiokratie  von 
K.  Knies,  2  Bde.,  Heidelberg  1892. 

b)  in  folgenden  Sammelwerken  und  Zeit- 
schriften: Brockhaus'  Gegenwart,  Leipzig;  Ger- 

mania, Heidelberg;  Allgemeine  Monatsschrift 
für  Wissenschaft  und  Literatur,  Braunschweig; 
Preußische  Jahrbücher,  Berlin;  Protestantische 
Monatsblätter,  Gotha;  Unsere  Zeit,  Leipzig; 
Z.  f.  St.;  Züricher  Wissenschaftliche  Monatsschr., Zürich. 
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Vgl.  über  Knies:  Ingram,  Historv  of  poli- 
tical  economy,  Edinburg  1888,  S.  203/205.  - 
Schmoller,  Zur  Literaturgeschichte  d.  Staats- 

und Sozialwissenschaften,  Leipzig  1888,  S.  204  ff. 
—  Gerlach,  Ueber  die  Bedingungen  Wirtschaft!. 
Tätigkeit.  Krit.  Erörterungen  zu  den  Wertlehren 
von  Marx.  Knies,  Schaffte  und  Wieser,  Jena 
1890.  —  Blenck,  Karl  Knies  (Nekrolog)  in  Zeit- 
schr.  des  k.  preuß.  stat.  Bureaus,  Jahrg.  1899, 
S.  210.  —  Derselbe,  Karl  Knies  in  Biograph. 
Jahrbuch  u.  Deutscher  Nekrolog,  Bd.  III,  1900, 
S.  HOff.  —  Defourny,  Karl  Knies  (Revue 
d'6conomi<'  politique,  Febr.  1906).  —  M.  Weber, Röscher  und  Knies  und  das  logische  Problem 
der  bist.  Nationalökonomie  (Jb.  f.  G.  V.,  Jahrg. 
1903,  1905,  19U6). 

Mrltzcl. 

Knights  of  Labor. 
1.  Begriff  und  Organisation.  2.  Geschicht- 

liches. 3.  Stellung  in  der  nordanierikanischen 
Arbeiterbewegung. 

1.  Begriff  und  Organisation.  Die 
Knigths  of  Labor  oder  die  Ritter  der  Arbeit 
sind  ein  Verband  von  gelernten  und  unge- 

lernten Lohnarbeitern  zum  Schutze  und  zur 
Hebung  der  Arbeiterklasse  in  der  heutigen 
nordanierikanischen  Gesellschaft,  mit  eigen- 

artiger Organisation  und  dem  rmnlamerika- 
nischen  Wirtschaftsleben  angepaßten  be- 

sonderen Zielen.  Sie  vereinigen  in  sich  Ar- 
beiter der  Großindustrie,  des  Handwerks, 

des  Bergbaues,  des  Handels,  der  Transport- anstalten  und  selbst  der  Landwirtschaft. 
Auch  Personen,  die  nicht  Lohnarbeiter  sind, 
können  in  den  Orden  der  Arbeitsritter  auf- 

genommen werden,  doch  sind  sie  auf  eine 
geringe  Quote  statutenmäßig  beschränkt, 
und  praktisch  ist  diese  Zulassung  ohne  Be- 

deutung geblieben.  Advokaten,  Aerzte, 
Bankiers,  Börsenspieler  und  alle  die,  welche 
sich  mit  dem  Vertriebe  von  Spirituosen  ab- 

geben, sind  von  der  Mitgliedschaft  aus- 
geschlossen. Im  übrigen  machen  die  Arbeits- 

ritter keine  Unterscheidung  bei  der  Auf- 
nahme ihrer  Mitglieder.  Weder  die  Rasse 

noch  die  Nationalität  noch  der  Glaube  noch 
die  Zugehörigkeit  zu  politischen  Parteien 
dürfen  als  Ursache  der  Abweisung  vor- 

gebracht werden. 
Der  Gesamtverband  der  Arbeitsritter 

baut  sich  auf  zahlreichen  Ortsvereinen 
(Local  Assemblies)  auf.  Dieselben  sind  sehr 
verschieden  gestaltet,  indem  sie  den  ge- 

gebenen Arbeitsverhältnissen  angepaßt 
worden  sind,  umfassen  aber,  wie  das  Wort 
schon  sagt,  stets  die  Arbeiter  nach  Maß- 

gabe des  örtlichen  Zusammenlebens.  In 
kleinen  Orten  reichte  eine  Assembly  aus,  in 
großen  Städten  sind  mehrere  vorhanden. 
In  jenen  werden  alle  Arbeiter  jedweden 
Berufes  vereinigt  (niixed  assemblies),  in  die- 

sen werden  sie  nach  der  Rasse,  der  Sprache 
oder,  falls  genügend  Mitglieder  vorhanden 
sind,  nach  dem  Gewerbe  gegliedert.  Im 
letzteren  Falle  ist  die  Assembly  jedoch  mit 

einem  Gewerkverein  nicht  zu  "verwechseln, weil  sie  zu  Local  Assemblies  gleichen  Ge- 
werbes in  anderen  Orten  keine  Beziehung 

zu  halten  braucht,  sondern  nur  mit  den 
Verbänden  in  derselben  Stadt  oder  Gegend 
verbunden  ist. 

Ueber  den  örtlichen  stehen  die  Dis- 
triktsverbände (District  Assemblies), 

eine  Ordnung,  welche  mit  der  politischen 
Einteilung  der  Staaten  nichts  zu  tun  hat. 
Sie  werden  je  nach  Bedürfnis  ohne  Ansehen 
der  Staats-  und  Grafschaft sgrenze  gebildet, 
müssen  aber  wenigstens  fünf  lokale  Vereine 
umfassen.  Die  letzteren  entsenden  Dele- 

gierte zu  Distriktsversammlungen,  in  welchen 
die  Streitigkeiten  der  Ortsvereine  unter- 

einander geschlichtet  werden,  und  welche 
die  zweite  Instanz  für  Beschwerden  einzel- 

ner von  der  Ortsversammlung  abgewiesener 
Mitglieder  sind.  Wenn  in  einer  Gegend 
mehrere  Ortsvereine  eines  bestimmten  Ge- 

werbes existieren,  so  können  diese  auch 
allein  zu  einem  Distriktsverbande  sich  zu- 
Bammenschließen,  falls  die  Spezialinteressen 
dies  wünschenswert  machen  sollten. 

Aus  den  Distriktsversammlungen  werden 
Abgeordnete  für  die  General  Assembly 
entsendet,  welche  jährlich  tagt,  die  letzte 
Instanz  für  die  Entscheidung  der  Uneinig- 

keiten bildet  und  mit  Zweidrittelmajorität 
die  Grundkonstitution  abändern  kann.  Sie 

erteilt  zu  neuen  Gründungen  von  Lokal- 
vereinen die  Genehmigung,  entsendet  Agen- 

ten für  die  Anbahnung  neuer  Verbände, 
nimmt  Stellung  zu  der  Politik  des  Landes, 
berät  Gesetzesvorlagen,  welche  im  Kongreß 
der  nordamerikanischen  Union  oder  eines 
Einzelstaates  zur  Verhandlung  kommen 
sollen.  Die  Leitung  des  Gesamtverbandes 
untersteht  einer  Person,  dem  Grand  Master 
Workman,  der  von  einer  General  Exekutive 
und  einem  Bureau  von  Sekretären  umgeben, 
mit  weitgehenden  Vollmachten  von  der 
Generalversammlung  ausgestattet  wird.  In- 

folgedessen ist  die  Verwaltung  zentralistisch 
und  bureaukratisch  eingerichtet,  was  oft 
die  Veranlassung  zu  Streitigkeiten  im  Orden 
gewesen  ist.  Zu  der  bisher  geschilderten 
ursprünglichen  Konstitution  sind  dann  später 
noch  die  State  Assemblies  und  National 
Trade  Assemblies  hinzugekommen,  die  er- 
steren  im  Interesse  der  Durchführung  einer 
Politik  in  den  Einzelstaaten  der  Union,  die 

anderen  um  ganze  Gewerkvereine  unter  Be- 
lassung möglichster  Selbständigkeit  auf- nehmen zu  können. 

2.  Geschichtliches.  Der  Orden  der  Knights 
of  Labor  ist  i.  J.  1869  von  Uriah  S.  Stevens, 
einem    Schneider    in    Philadelphia,    gegründet 
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worden.  Da  er  aber  ein  Geheimorden  war  und 
während  der  Geschäftsstockung  nach  1873  sich 

nur  langsam  ausdehnte,  blieb  er  der  Oeffent- 
lichkeit  lange  verborgen,  und  erst  1877  wurde 
er  anläßlich  eines  Kriminalprozesses  gegen  die 
Molly  Maguires,  einen  gewalttätigen  Arbeiter- 

bund in  den  Kohlenregionen  Pennsylvaniens,  im 
Publikum  und  in  der  Presse  bekannt.  Er  zählte 
nach  kurzem  Aufschwünge  und  schnellem  Rück- 

gange nach  den  großen  Eisenbahnerstreiks  von 
1877,  welche  die  gesamte  amerikanische  Arbeiter- 

schaft erregten,  1878  etwa  12  000  Mitglieder, 
1883  schon  52  000,  1884  71  000,  1885  111  000, 
Anfang  1886  200  000,  am  l./VII,  desselben 
Jahres  752  430,  am  l./VII.  1887  585127,  am 
l./VII.  1888  425  038.  Diese  Zahlen  sind  den 
offiziellen  Berichten  der  Knights  entnommen  und 
vermutlich  etwas  zu  hoch  gegriffen.  Immerhin 
spiegelt  sich  in  ihnen  die  Geschichte  des  Ordens 
während  der  80  er  Jahre  wieder. 

Das  Jahr  1886  war  für  die  nordamerikanische 

Arbeiterbewegung  ein  exzeptionelles:  Die  Be- 
strebungen fast  aller  nordamerikanischen  In- 

dustriearbeiter die  achtstündige  Arbeitszeit  zu 
erlangen,  der  Bombenwurf  auf  dem  Heumarkte 
zu  Chicago,  der  dann  folgende  Anarchistenprozeß 
und  ein  starker  Anlauf  zu  einer  umfassenden 
politischen  Arbeiterbewegung  erregten  in  allen 
Schichten  der  Lohnarbeiter  und  insbesondere  in 
der  großen  Masse  der  ungelernten  den  Wunsch, 
die  Koalitionen  zu  erweitern  und  zu  kräftigen. 
Diese  ihre  Gruppeninteressen  nur  in  der  Leiden- 

schaft verfolgende  und  zu  Opfern  bereite,  in 
politischen  Kämpfen  unerfahrene  Masse  verfällt 
dem  sozialen  Indifferentismus,  sobald  die  Pulse 
wieder  langsamer  schlagen.  Der  Rückgang  der 
Ordensmitglieder  bis  1888  dürfte  seine  vornehm- 

liche Erklärung  darin  finden. 
Der  Orden  war  bis  1882  eine  Geheimver- 

bindung, damit  die  Arbeitgeber  nichts  von 
seinen  Beschlüssen,  seiner  Stärke  und  Organi- 

sation erführen.  Als  dann  zehntausende  von 
Arbeitsrittern  fest  zusammenhielten,  wurden 
die  bisher  geheimgehaltenen  Ziele  in  der  Vereins- 

presse öffentlich  besprochen  (Journal  of  the 
Knights  of  Labor,  die  offizielle  Zeitung)  und 
damit  der  der  Verbindung  oft  gemachte  Vor- 

wurf, daß  sie  ungesetzliche  Zwecke  verfolge, 
entkräftet.  Ein  Geheimorden  verlangt  den 
Schwur  des  Schweigens  über  Vereinsange- 

legenheiten von  jedem  neu  eintretenden  Mit- 
gliede,  und  da  nun  viele  irländische  Katholiken 
zu  den  Arbeitsrittern  gehörten,  so  wurden  die- 

selben vor  die  Frage  gestellt,  ob  sie  in  der 
Beichte  auch  an  diesen  Schwur  gebunden  seien. 
Nachdem  dies  zuerst  von  dem  Orden  der  Arbeits- 

ritter bejaht  wurde,  setzte  er  sich  in  einen 
starken  Gegensatz  zu  der  katholischen  Kirche, 
so  daß  er  sich  bald  genötigt  sah,  die  gegen- 

teilige Entscheidung  zu  treffen.  Seitdem  war 
die  Kirche  ihm  nicht  abgeneigt,  und  einzelne 
Geistliche  unterstützten  ihn  bisweilen  positiv, 
bis  sich  i.  J.  1888  einige  sozialistische  Tendenzen 
in  ihm  kenntlich  machten. 

Im  Anfang  der  90  er  Jahre  verloren  die 
Arbeitsritter  von  neuem  viele  Mitglieder,  um 
dann  am  Ende  des  Jahrhunderts  zur  Be- 

deutungslosigkeit herabzusinken.  1891  gaben 
sie  ihre  Mitgliederzahl  auf  380  000,  1892  auf 
241  000,  1893  auf  212  000  an.     1895  verfügten 

sie  nach  Angabe  der  New  Yorker  Volkszeitung 
nur  noch  über  30  000.  In  den  letzten  5  Jahren 
des  Jahrhunderts  gingen  die  Einnahmen  von 
79  000  auf  16  000  Doli,  zurück,  eine  Summe,  die 
die  Beiträge  etwa  20000  regelmäßig  zahlen- 

der Mitglieder  bedeuten  würde.  Mit  dem 
großen  Aufschwung  der  nordamerikanischen 
Arbeiterbewegung  ist  der  Orden  numerisch  um 
einiges  wieder  erstarkt.  1907  werden  115  000 
Mitglieder  angegeben,  in  welche  Summe  einige 
andere  Verbände  jedoch  eingerechnet  zu  sein 
scheinen. 

Die  Gründe  des  Zusammenbruches  der  einst 
so  mächtigen  Organisation  sind  mannigfaltig, 
wenn  man  die  Berichte  der  jährlich  im  November 
abgehaltenen  Zusammenkünfte  der  General 
Assembly  durchsieht  und  die  dem  Orden  freund- 

liche und  feindliche  Arbeiterpresse  zu  Rate 
zieht.  Die  letztere  ist  nicht  müde  geworden, 
die  Personen,  welchen  die  Oberleitung  zustand, 
wegen  ihrer  Unfähigkeit  oder  Charakterlosig- 

keit anzuklagen.  Was  daran  Wahres  ist,  läßt 
sich  schwer  entscheiden,  doch  ist  als  sicher 
zugegeben,  daß  die  Mäßigkeit  in  politischen 
Anforderungen  und  die  Beschränkung  der 
Tätigkeit  auf  unmittelbare  Arbeiterinteressen, 
welche  die  ersten  20  Jahre  der  Ordensver- 

waltung kennzeichneten,  während  der  letzten 
10  Jahre  verloren  gegangen  sind.  Von  1869 
bis  1879  war  der  Begründer  des  Vereins  Stevens 
der  Grand  Master  Workmann,  ihm  folgte  14 
Jahre  hindurch  Terence  V.  Powderly,  der  zwar 
durch  sein  Organisationstalent  und  geschicktes 
Verhandeln  mit  den  Arbeitgebern  den  Arbeits- 

rittern zu  ihrer  höchsten  Machtentfaltung  ver- 
holten, aber  sie  schließlich  in  eine  gewisse  Ab- 

hängigkeit von  den  politischen  Parteien  des 
Landes  gebracht  hat.  Die  ursprüngliche  Stel- 

lungnahme zu  den  Parteien  war  die  gewesen, 
daß  der  Orden  sog.  Pressionspolitik  trieb,  d.  h. 
daß  seine  Mitglieder  bei  allen  öffentlichen 
Wahlen  demjenigen  Kandidaten  ihre  Stimme 
gaben,  der  sich  zu  den  weitgehendsten  Arbeiter- 

forderungen gegen  Staat  und  Gemeinde  ver- 
pflichtete. Der  Rückgang  der  Mitgliederzahl  im 

Anfang  der  90  er  Jahre  hängt  übrigens  auch 
mit  dem  allgemeinen  schlechten  Geschäftsgang 
der  Industrie  zusammen,  welcher  durch  sein  Ge- 

folge, die  Arbeitslosigkeit  und  die  für  die  Arbeiter 
verlorenen  Streiks,  die  amerikanischen  Arbeiter- 

verbände überhaupt  dezimierte.  Während  dieses 
Zustandes  der  Schwäche  brachen  Zwistigkeiten 
innerhalb  des  Ordens  aus,  die  Sonderinteressen 
der  Arbeiter  des  Ostens  und  des  Westens  stießen 

aufemander,  und  die  Sozialisten,  mit  der  Emp- 
fehlung einer  unabhängigen  politischen  Arbeiter- 
partei, bemühten  sich,  die  Herrschaft  an  sich 

zu  reißen,  obwohl  Fr.  Engels  in  London  ihnen 
geraten  hatte  sie  nicht  zu  bekämpfen,  sondern 
mit  sozialdemokratischem  Geiste  zu  erfüllen.  Im- 

merhin würden  die  Knights  auch  diese  Stürme, 
denen  sie  schon  öfters  ausgesetzt  gewesen  waren, 
leichter  überstanden  haben,  wenn  nicht  die 
American  Federation  of  Labor  und  einige  andere 
Verbände  mit  ihrem  zielbewußten,  gemäßigten 
Vorgehen  alle  die  in  sich  aufzunehmen  bereit 
gestanden  hätten,  welche  mit  der  Haltlosigkeit 
des  Ordens  unzufrieden  waren. 

3.  Stellung  in  der  nordamerikanischen 
Arbeiterbewegung.     Dem  allgemeinen  Ge- 
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danken,  welchen  der  Orden  anstrebt,  die 
lohnarbeitende  Bevölkerung  zu  heben,  wird 
ein  Ausdruck  durch  besondere  Ziele  gegeben, 
die  sich  teils  aus  der  sozialen  Lage  der 
Arbeiter  überhaupt,  teils  aus  bestimmten 
Zuständen  der  Vereinigten  Staaten  ergeben. 
Diese  Ziele  sind  in  den  Programmen  aufge- 

zählt, welche  in  den  Generalversammlungen 
beraten  worden  sind.  Sie  sind  im  Verlaufe 

der  Jahre  umfangreicher  geworden,  auch 
wohl  spezialisiert  worden  und  zerfallen  in 
solche,  welche  das  Arbeitsverhältnis  un- 

mittelbar berühren,  und  solche,  welche  mehr 
oder  weniger  das  ganze  Volk  interessieren 
und  indirekt  nur  einen  Vorteil  für  die  Lohn- 

arbeiter bedeuten.  Zu  den  ersten  gehören 
die  Errichtung  arbeitsstatistischer  Bureaus, 
Maßregeln  für  die  Gesundheit  und  Sicher- 

heit der  Bergleute,  Fabrikarbeiter  und  Bau- 
handwerker,  die  wöchentliche  Lohnzahlung, 

Erhöhung  der  Arbeitslöhne,  Verbot  der  Be- 
schäftigung von  Kindern  unter  15  Jahren 

in  Fabriken  und  Bergwerken,  die  Abkürzung 
der  Arbeitszeit,  insbesondere  der  Achtstun- 

dentag, gleicher  Lohn  für  beide  Geschlech- 
ter bei  gleicher  Arbeit,  Beseitigung  der 

Konkurren/,  der  Sträflingsarbeit,  Einrichtung 
von  ProduktivgenoBSenschafteil  und  Kon- 

sumvereinen für  Lohnarbeiter.  Die  Kampf- 
mittel sind  denen  der  Gewerkschaften  ganz 

ähnlich,  um  diese  Ziele  zu  erreichen. 
Aus  den  allgemeinen  Forderungen  sind 

hervorzuheben:  Die  Verstaatlichung  von 
Telegraphen,  Telephonen  und  Eisenbahnen, 
die  Einrichtung  von  Postsparkassen,  ein 
Geldsystem,  an  dem  nur  das  Volk,  nicht 
auch  in  besonderer  Weise  die  Banken  inter- 

essiert sind,  das  Reservieren  des  öffentlichen 
Landes  für  die  wirklichen  Bebauer,  die  Ver- 

hinderung der  Landesspekulation  und  die 
progressive  Einkommensteuer. 

Die  Organisationsform  des  Ordens  ent- 
spricht den  sozialen  Bedürfnissen  der  nord- 

amerikanischen Arbeiter  unter  den  heutigen 

"Wirtschaftsverhältnissen  in  mancher  Weise. 
Indem  sie  sich  an  das  ganze  Wirtschafts- 

gebiet anschließt  und  jedwedes  Gewerbe  um- 
fassen will,  wird  sowohl  dem  vielfachen 

Umherziehen  als  auch  dem  häufigen  Berufs- 
wechsel der  nordamerikanischen  Arbeiter 

Rechnung  getragen;  indem  für  Rassen  und 
Nationalitäten  besondere  Local  Assemblies 

gestattet  sind,  wird  die  Eigentümlichkeit 
ganzer  Volksschichten  nicht  angetastet,  die 
doch  zugleich  zum  Klassenkampf  in  der 
Gesellschaft  erzogen  werden  sollen.  Der  stark 
fortschreitenden  Arbeitsteilung  besonders 
im  Innern  der  großindustriellen  Unterneh- 

mungen und  dem  zunehmenden  Ersätze  der 
gelernten  durch  die  ungelernten  Arbeiter 
wird  in  der  Weise  besondere  Beachtung  ge- 

schenkt, als  beide  Arbeiterarten  in  ihm  aufge- 
nommen werden.    Gerade  der  Gedanke,  daß 

die  Gewerkvereine  als  enge  Berufsgenossen- 
schaften immer  weniger  Bestand  haben 

können,  je  allgemeiner  die  ungelernte  Arbeit 
wird,  je  mehr  die  Tätigkeit  überhaupt  diffe- 

renziert wird  und  je  leichter  die  etwa  aus- 
ständigen Verbandarbeiter  durch  andere 

ersetzt  werden  können,  hat  dazu  geführt, 
den  Orden  auf  dem  Zusammenwohnen  der 
Arbeiter  aufzubauen. 

Im  Gegensatz  zu  manchen  Gewerkschaf- 
ten, welche  sich  als  Elite  der  Arbeiterschaft 

fühlen,  vertreten  daher  die  Knights  of  Labor 
eine  antiaristokratische  Tendenz,  indem  sie 
jeden  Lohnarbeiter,  welche  Beschäftigung  er 
auch  haben  mag,  bei  sich  aufnehmen.  Der 
sozialistischen  und  anarchistischen  Bewegung 
stehen  sie  jedoch  trotz  dieses  demokratischen 
Prinzips  als  Verband  fern.  Die  Arbeitsritter 
tragen  einen  entschieden  amerikanischen  Zug 
an  sich,  der  es  einerseits  nicht  duldet,  daß 
deutsche  Arbeiter  mit  ihren  aus  der  Heimat 
übernommenen  Ideen  in  dem  Orden  ton- 

angebend werden,  und  der  andererseits  über- 
triebenen kommunistischen  Zukunftsphan- 

tasien sehr  abgeneigt  ist.  Gerade  wegen 
dieses  Amerikanismus,  der  sich  auch  in  der 
Achtung  der  kirchlichen  Bedürfnisse  der 
Arbeiter,  in  einer  ausgesprochenen  Hin- 

neigung zum  Temperenzwescn  und  in  der 
sehr  scharfen  Befürwortung  der  einwande- 
rungsfeindlichen  Gesetzgebung  äußert,  haben 
die  Arbeitsritter  so  große  numerische  Er- 

folge aufzuweisen  gehabt  und  sich  von  ihrem 
Stammland  Pennsylvanien  über  das  ganze 
Gebiet  der  Vereinigten  Staaten  ausgedehnt. 
Ihre  Verdienste  um  die  nordainerikanische 

Arbeiterschaft  sind  nicht  gering  zu  veran- 
schlagen, da  sie  einerseits  in  einer  Reihe 

von  Einzelstaaten  zahlreiche  Arbeiterschutz- 
gesetze durchgesetzt  haben,  andererseits 

durch  die  Schaffung  der  Mixed  Assemblies, 
der  Organisation  der  ungelernten  Arbeiter, 
und  durch  eine  soziale  —  nicht  politische  — 
Zentralisation  großer  Arbeitermassen,  ent- 

sprechend den  sozialen  Bedürfnissen  der 
amerikanischen  Arbeiter  über  das  eigentliche 
alte  Trades  Union-Wesen  hinausgegangen 
und  so  ein  Vorbild  für  neue  Organisations- 

formen geworden  sind,  in  der  gegenwärtig 
ein  erheblicher  Teil  der  Arbeiterschaft  des 
Landes  zusammengefaßt  wird. 

Literatur :  A.  v.  Studnitz,  Nordamerikanische 
Arbeiter  Verhältnisse,  Leipzig  1877.  —  H.  W, 
Farnarn,  Die  amerikanischen  Gewerkvereine, 

Leipzig  1879.  —  A.  Sartorins  v.  Walters- 
hausen, Die  nordamerikanischen  Gewerkschaften 

unter  dem  Einfluß  der  fortschreitenden  Produk- 
tionstechnik, Berlin  1886.  —  Verselbe,  Der 

moderne  Sozialisinns  in  den  Vereinigten  Staaten 
von  Amerika,  Berlin  1890.  —  Richard  T.  Ely, 
The  Labor  Movement  in  America,  New  York  1886. 
—  Caroll  J).  Wright,  Historical  Sketch  of 
the  Knights  of  Labor,  Quartcrly  Journal  of 
Econmics,     Jan.    1887.    —    W.     Suermondt, 
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Die  Arbeiterbewegung  in  den  Vereinigten  Staaten, 
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1906.  —  M.  Schippel,  Von  der  amerika- 

nischen Arbeiterbewegung,  Soz.  M.  LT.  1914. 
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Koalitionen  und  Koalitionsverbote. 
1.  Einleitung.  2.  Aeltere  Koalitionsverbote. 

3.  Neuere  Koalitionsverbote.  4.  Die  Aufhebung 
der  Koalitionsverbote.  5.  Kritik  des  bisherigen 
Koalitionsrechts.  6.  Neuere  Versuche  einer  Ver- 

schlechterung des  Koalitionsrechts.  7.  Der 
gegenwärtige  Rechtszustand.  8.  Ausblick.  9.  Das 
Koalitionsrecht  im  Ausland. 

1.  Einleitung.  Unter  Koalition  in  dem 
hier  behandelten  Sinne  und  Umfange  ist 
lediglich  zu  verstehen  die  dauernde  oder 
vorübergehende  freiwillige  Vereinigung  von 
Arbeitnehmern  zum  Zwecke  einer  Verbesse- 

rung ihrer  Lohn-  und  Arbeitsbedingungen 
oder  zur  Abwehr  einer  Verschlechterung 
dieser  Bedingungen,  die  als  Mittel  hierzu  die 
Vorenthaltung  der  Arbeitskraft  und  andere 
Arten  der  Beeinflussung  des  Arbeitsmarktes 
anwenden.  Die  Darlegungen  beschränken 
sich  also  auf  ein  Teilgebiet  der  aus  wirt- 

schaftlichen Gründen  erfolgten  Zusammen- 
schlüsse, die  in  jedem  Lande  und  zu  jeder 

Zeit  zu  verzeichnen  sind.  Das  ganze  Gebiet 
der  Koalitionen  zu  behandeln,  würde  einen 
hier  nicht  zur  Verfügung  stehenden  Kaum 
erfordert  haben.  Das  gleiche  wäre  der  Fall 
gewesen,  wenn  auch  nur  das  so  große  Gebiet 
der  rein  wirtschaftlichen  Koalitionen  hätte 
dargestellt  werden  sollen.  So  beschränkt 
sich  die  nachfolgende  Darlegung  ausschließ- 

lich auf  die  Koalitionen  der  Arbeitnehmer, 
wobei  freilich  nicht  ganz  das  Organisations- 

recht der  den  Arbeitnehmern  in  ihren 
Kämpfen  entgegenstehenden  Partei,  der 
Arbeitgeber,   übergangen  werden  konnte. 

Unbestritten  ist  jedem  einzelnen  das 
Recht,  eine  Verbesserung  seiner  Lohn-  und 
Arbeitsbedingungen  zu  erstreben  oder  eine 
Verschlechterung  abzuwehren.  Begrenzt 
ist  dieses  Recht  nur  durch  die  allgemeinen 
gesetzlichen  Vorschriften,  die  ein  gedeih- 

liches Zusammenleben  einer  Volksgemein- 
schaft regeln  sollen.  In  Betracht  kommt 

dabei  eine  Begrenzung  nach  zwei  Seiten: 
Nach  der  strafrechtlichen  und  nach  der 
privatrechtlichcii,   bei  letzterer  im  wesent- 

lichen der  vertragsrechtlichen.  Ein  Verstoß 
gegen  die  strafrechtliche  Begrenzung  hat 
strafrechtliche  Folgen,  macht  also  den, 
der  sich  dieses  Verstoßes  schuldig  macht, 
strafbar  und  eventuell  schadensersatzpflichtig 
(Beispiel:  Ein  Arbeitnehmer  fordert  höheren 
als  den  vereinbarten  Lohn  mit  der  Drohung 
einer  Körper-  oder  Sach-  oder  ideellen 
Schädigung  [Beleidigung]).  Ein  Verstoß 
gegen  die  zivilrechtliche  Begrenzung  ver- 

pflichtet ihn  nur  zum  'Schadenersatz  (Bei- 
spiel: Ein  Arbeitnehmer  fordert  höheren 

Lohn  und  verläßt  bei  Nichtbewilligung  ohne 
Einhaltung  der  vereinbarten  Kündigung 
den  Betrieb).  Dieses  Recht  des  einzelnen 
ist  kaum  jemals  angezweifelt  worden,  wenn 
schon  die  Begrenzung  dieses  Rechts  nach 
Ort,  Land  und  Zeit  verschieden  war.  Wohl 
aber  ist  das  weitere  Recht  eines  einzelnen 
angezweifelt  und  eingeschränkt  gewesen, 
das  oben  erwähnte  allgemeine  Recht  ge- 

meinsam mit  anderen  auszuüben  und  zu 
diesem  Zwecke  sich  mit  anderen  dauernd 

oder  vorübergehend  zu  vereinigen,  zu  koalie- 
ren. Auch  hier  ist  vielfach  ein  Unterschied 

zu  verzeichnen  gewesen.  Ein  oft  in  sich 
recht  widerspruchsvoller  Unterschied!  Denn 
vielfach  war  das  Recht,  gemeinsam  mit 
anderen  eine  Verbesserung  der  Lohn-  und 
Arbeitsbedingungen  zu  erstreben  oder  eine 
Verschlechterung  derselben  abzuwehren,  ge- 

geben, während  das  Recht,  sich  zu  diesem 
Zwecke  ganz  allgemein  üblicher  Mittel  zu 
bedienen,  beschränkt  oder  ganz  verneint  war. 

Unter  Koalitionsverboten  in  dem  hier 
behandelten  Sinne  sind  die  eben  erwähnten 

Beschränkungen  verstanden,  unter  Koali- 
tionsfreiheit dagegen  das  Recht,  zu  erlaubten 

Zwecken  sich  mit  anderen  zu  verbinden 

oder  ohne  eine  Verbindung  sich  zu  ver- 
ständigen und  die  Kampfmittel  einer  Ko- 

alition zu  diesen  Zwecken  anzuwenden. 

2.  Aeltere  Koalitionsverbote.  Solange 
Menschen  irn  Dienste  anderer  ihren  Lebens- 

unterhalt erwerben  mußten,  ist  das  Streben  nach 
einer  möglichst  günstigen  Gestaltung  der  Be- 

dingungen, unter  denen  es  geschah,  zu  verzeich- 
nen gewesen.  Das  war  sowohl  in  den  Zeiten 

vollster  Unfreiheit  der  Arbeitenden,  der  Skla- 
verei, der  Fall,  wie  in  den  Zeiten  der  Hörigkeit 

und  in  denen  vollster  politischer  Gleichberech- 
tigung. Oft  in  gewaltsamer,  blutiger  Auflehnung 

gegen  den  auf  den  arbeitenden  Schichten  ruhen- 
den Druck  machte  sich  dieses  Stieben  geltend. 

Bis  in  die  neueste  Zeit  hinein  hat  man  das  außer- 
ordentlich hohe  kulturelle  Moment  in  diesem 

Aufwärts-  und  Vorwärtsstreben  der  arbeitenden 
Schichten  verkannt,  stets  jede  Koalition  zu  ver- 

hindern gesucht,  oft  mit  den  brutalsten  Mitteln. 
Wo  die  Verhinderung  nicht  gelang,  suchte  man  die 
Wirksamkeit  der  Koalitionen  zu  unterbinden. 
Alle  die  Bedrückungen  der  Koalitionen  sind 
letzten  Endes  ein  Ausfluß  der  Furcht  der  herr- 

schenden Klassen  vor  der  von  ihnen  beherrschten 
Volksmasse.      Sie  richteten  sich   daher  in   der 
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ältesten  Zeit  gegen  den  Zusammenschluß  der  Be- 
völkerung überhaupt. 

Soweit    Deutschland    in    Betracht    kommt, 
lassen  sich   die   Koalitionsverbote  bis  weit  ins 

Mittelalter    zuruckverfolgen.        Schon    unterm 
11./  II.  1231  verbot  nach  einem  Beschlüsse  des 
Reichstages  zu  Worms  Kaiser  Heinrich  jedwede 
Gemeinschaften,     Einrichtungen,     Zünfte    oder 

sonstige   Vereinigungen   oder   Verbände,   welch' 
Namen  sie  auch  haben  möchten,  im  Jahre  L232 
Kaiser   Friedrich    jede    Handwerksverbrüderung 
und  -gemeinschaft.      Richteten  sich   diese  und 
spätere    Verordnungen   auch   gegen    das   immer 
stärker   werdende    Uebergewicht   der   Zünfte   in 
den  Städten,  bo  finden  wir  doch  seit  dem  15. 

Jahrh.  zahln-idie  Verordnungen,  die  ihre  Spitze 
besonders   gegen    die    Bandwerksknechte    rich- 

teten.  Am  h  manche  Vereinbarungen  der  Meister 
in  dieser  Zeil   wenden  sich  gegen»  die  Ge  eilen, 

ii  eii  Vereinbarungen  handelt  es  Bich  am 
die  Versuche,  die  immer  anbotmäßiger  werdenden 
Gesellen  durch  eine  Verständigung  der   Hand- 

meister  einer   einzelnen    Siadt.   oder   auch 
mehrerer   wieder   mehr   von   di  □   Meistern   ab- 

hängig zu  machen.    Die  erste  dieser  mir  bekannt 
gewordenen     Verordnungen     Btammi     an      dem 
Jahre  i  107.    Da  beschlossen  die  Zunftmeister  des 
Schnhmacherhandwerks  zu  Konstanz  ..nach  red 

und  widerred",  ainhelliklich 
„das  na  hinnenchin  all  schflmacherknechl  hie 
zu  Coiisieiicz  dehain  Ordnung,  dehain  geseezt 
noch  kain  gebot  ander  ftinanner  aymmer  mehr 
gehalten,  geseezen  oder  gehan  Bont  in  kainem 

weg"  (Quelle  22)1). 
Man  traute  den  anruhigen,  sofort  den  Wander- 

stab in  die    Hand   nehmenden   Gesellen  vielfach 

nicht  und  suchte  ihren  Aufstünden  vorbeugend 
entgegenzuwirken.      Das   ergibt  sich   auch   aus 
einer  Eintragung  im  Nürnberger  Ratsprotokoll 
v.  21./V.  1449,  in  der  es  heißt: 

„item   von   der   handwerksknecht  wagen  die 
nicht   bürger  sayn  und  nicht  gesworn  haben, 
wol  in  acht  haben". 

Am  25./VI.  beschloß  der  Rat: 
„die  ferber  und  rotsmid  knecht  beschicken, 

mit  den  meistern  vor  reden", 
ferner: 

„die  slosser  besenden  nach  tisch  und  inen  ein 
Notdurft    sagen    oder   strafen    von    verlobens 

wegen  einem  meister  irs  handwerks  hie". 
Am  14./VIII.  wurde  eingetragen: 

„item  von  der  dinst  knecht  wagen,   die  auf 
steen  wollen  zu  red  setzen  und  von  hynnen 

strafen   welicher  herr  das  clagt"  (Quelle  18). Es  scheint  also   ein  Ausstand   der   Gesellen 

bevorgestanden   zu   haben   und   der   Rat  beab- 
sichtigte die  ausständig  Werdenden  auszuweisen. 

Nun  waren  die  Zusammenschlüsse,  gegen  die 
sich  Maßnahmen  dieser  Art  und  noch  weiterhin 

zu  erwähnende  wandten,  gewiß  nicht  mit  den 
heutigen  Koalitionen  zu  vergleichen.     Die  letz- 

teren konnten  sich  erst  in  den  heutigen  Zeiten 
moderner,  die  Gegensätze  zwischen  Unternehmer 
und  Arbeiter  verschärfender  Kapitalswirtschaft 
bilden.   Es  ist  jedoch  falsch,  den  alten,  durch  die 
wandernden  Gesellen  über  das  ganze  Reich  mit- 

einander in  Verbindung  stehenden  Koalitionen 

J)  Die  Quellen  sind  unter  der  gleichen  Num- 
merbezeichnung am  Schluß  dieses  Abschnittes 

unter  Literatur  angegeben. 

der  Gesellen  des  Mittelalters'den  Kampfgedanken abzusprechen.  Mochte  er  auch  vielfach  durch 
andere  umrankt  oder  gar  überwuchert  werden, 
gerade  gegen  den  wilden  entschlossenen  Kampf- 

geist, der  durch  Mutjahre  und  sonstige  Vor- 
schriften der  sich  immer  mehr  abschließenden 

Zünfte  so  vielfach  am  Meisterwerden  gehinderten 
Gesellen  richteten  sich  die  vielfachen,  chrono- 

logisch und  inhaltlich  zu  den  Koalitionsgesetzen 
der  neuen  Zeit  führenden  Polizeiverordnungen 
des  Reiches  und  der  Einzelstaaten  mit  ihren  Ver- 

boten und  Beschränkungen  der  Koalitionen. 
Eine  gedrängte  chronologische  Uebersicht 

der  wesentlichsten  alten  Koalitionsverbote  in 
Deutschland  läßt  folgendes  ersehen: 

In  der  bayerischen  „Landsordnung"  von  1501 
wird  geboten: 

„nachdem  die  Handwerksknechte  in  unseren 
Städten    und    Märkten   sich    zu    Zeiten    unter- 

stehen,   ihres    eigenen    Fiirnehmens   gemeinig- 
lich alle  in  einem  Handwerk  aufzustellen,  und 

wollten   ihren   Meistern   nicht    weiter  arbeiten, 
es  sey  denn  in  dem,  das  sie  fürnehmen,  vor- 

mals   nach    ihrem     Hegeliren    gehandelt    und 
wollen  also  ohne  der  übrigkeit.  Erlauben  in  der 
Sachen  ihr  selbst   Richter  seyn,  des  halben  zu 
dickermalen    in    den    Handwerken    zwischen 

ihnen  viele  Irrung  und  Vcrsäumniß  der  Hand- 
werkarbeit erstehen;  dieweil  aber  solches  wider 

einen    gemeinen    Nutzen,    und   unrecht,   so   ist 
im  in'   Meinung,   daß  unsere  Amtleute,  auch 
Bürgermeister  und  Räthe  unserer  Städte  und 
Märkte    solches    künftiglich    nicht   gestatten, 
Mindern  diejenigen,  so  solche  bey  den  andern 
erstlich  geübt  und  angefangen   hätten,  nach 
Gestalt  ihres  Verschuldens  strafen,   und  mit 
den  andern   Handwerksknechten  verschaffen, 
ihren  Meistern,  wie  vor,  weiter  zu  arbeiten. 
Welche  aber  solches  nicht  tun  wollten,   die- 

selben sollen  alsdann  in  unseren  Landen  fürder 

kein  Geleit  haben,  und  derhalben  ihr  Hand- 
werk an  keinen  andern  Enden  unseres  Landes 

zu  arbeiten  zugelassen   werden"      (Quelle  1, 
Seite  401-402). 
In  der  auf  dem  Reichstag  zu  Augsburg  1530 

beschlossenen   „Ordnung    und    Reformatio 

guter    Polizei"  ist  vorgeschrieben,   daß  jede 
Obrigkeit  in  ihrem  Gebiet  eine  „stattliche  Ord- 

nung und  Satzung"  aufrichte,  die  der  bei  den 
Tagelöhnern   und   Arbeitern   um   den   täglichen 
Pfennig  eingerissenen  großen  Unordnung  steuere, 

auf  daß  nicht  „jeder  ihres  Gefallens  übernommen" werde.    Auch  sollten  die  Gesellen  nicht  mehr  die 
Umschau    nach    Arbeit   für    die   Zuwandernden 
halten,  die  von  ihnen  vorgenommenen  Strafen 

nicht  „mehr  fürgenommen,  gehalten,  noch  ge- 
braucht werden,  auch  keiner  den  andern  weder 

schmähen  noch  auf-  noch  umtreiben,  noch  un- 
redlich machen".   Wer  es  doch  tue,  solle  selbst  so 

lange  für  unredlich  gehalten  werden,  bis  er  sich 
an  die  Obrigkeit  wende.  —  Aehnlich  lauten  auch 
Mandate,    die    in    Brandenburg,    Sachsen    und 

Hessen  1541  erlassen  wurden.    Auf  dem  Reichs- 

tage zu  Augsburg  1548  wurde  die  „Ordnung  und 

Reformatio  guter  Polizei"  von  1530  im  wesent- lichen wiederholt.  1550  befahlen  Kurfürst  Moritz 

und  Herzog  August  von  Sachsen  den  Räten  der 
Städte,    auf    die    Handwerksleute    Achtung    zu 
haben  und  gute  Ordnung  zu  geben,  was  sie  nach 
der  Zeit  zu  Lohn  nehmen  sollen;  sie  erneuerten 
das  Verbot  des  unbilligen  Auftreibens  durch  die 
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Gesellen.    Dieses  Verbot  wurde  durch  Kurfürst 
August  1555  wiederholt. 

Eine  Verordnung  des  Herzogs  Barnim  von 
Pommern  vom  Jahre  1549  wendete  sich  scharf 
gegen  das  Auftreiben  und  Legen  des  Handwerks, 
das  oft  aus  Mutwillen,  Frevel,  Trunkenheit,  Neid 
oder  anderen  unvernünftigen  Ursachen  geschehe. 

Der  Reichsabschied  zu  Augsburg  von  1551 
erneuerte  die  Ordnung  von  1548  und  machte 
generelle  Befolgung  der  Vorschriften  allen  amt- 

lichen Stellen  aufs  schärfste  zur  Pflicht.  Aber 
schon  auf  dem  Reichstage  von  1559  wurde  die 
Befolgung  erneut  eingeschärft;  ebenso  1566. 

In  den  verschiedensten  Ländern  und  Städten 
wurden  nun  die  Reichsabschiede  in  ihren  wesent- 

lichsten Teilen  publiziert  und  strikte  Befolgung 
angeordnet,  so  1567  in  Nürnberg,  in  Nieder- 

österreich, in  Würzburg  und  Franken.  Doch 
schon  auf  dem  Reichstage  zu  Speyer  (1570)  mußte 
Kaiser  Maximilian  ,, allen  und  jeden  Städten  und 

Obrigkeiten"  gebieten,  den  hinausgegangenen 
Ordnungen  schuldige  Folg'  und  Gehorsam  zu 
leisten;  alles  bei  Vermeidung  seiner  „Ungnad 

und  anderer  Poen".  Die  ,. kurfürstlich  Pfaltz 
Landts-Ordnung"  griff  1582  mit  ähnlichen  Vor- 

schriften ein,  dann  1594  wieder  der  Reichstag  zu 
Regensburg;  auch  Kurfürst  Herzog  Friedrich 
Wilhelm  von  Sachsen  im  gleichen  Jahre.  Die 
„Landts-  und  Polizei-Ordnung  der  Fürsten- 
thumben  Ober-  und  Niederbayern"  ging  in  glei- 

cher Richtung  1616  vor. 
Unter  der  Wirkung  des  30jährigen  Krieges 

trat  in  den  behördlichen  Maßnahmen  gegen  die 
Koalitionen  eine  Unterbrechung  ein,  bis  nach 
Beendigung  des  Krieges  mit  dem  langsamen 
Wiederhochkommen  des  durch  den  Krieg  böse 
verwüsteten  Gewerbes  und  dem  damit  auch  ein- 

setzenden Zusammenschließen  der  Gesellen  auch 
der  alte  Geist  des  Widerstandes  gegen  die  Koa- 

litionen sich  wieder  regte.  In  der  „Polizei-,  Hoch- 
zeit-, Kleider-,  Gesinde-,  Tagelöhner-  und  Hand- 

werksordnung" von  Kurfürst  Johann  Georg  II. von  Sachsen  1661  wurde  erneut  den  Handwerks- 
gesellen verboten,  aus  eigenem  Mutwillen  im 

Handwerk  aufzustehen  und  ihren  Meistern  nicht 
zu  arbeiten,  wenn  ihrem  Begehren  nicht  gewill- 

fahrt ',  werde. 
Auch  von  Reichs  wegen  wandte  man  wieder 

den  Blick  auf  die  Koalitionen  des  Handwerks. 
Das  kurfürstliche  und  das  fürstliche  Kollegium 
des  Reichstages  erbaten  im  Oktober  1666  von  den 
auf  dem  Reichstage  zu  Regensburg  vertretenen 
Städten  mit  Rücksicht  darauf,  daß  sie  von  den 
Mißbräuchen  der  Handwerker  und  Zünfte  die 
beste  Wissenschaft  hätten,  eine  Aeußerung,  was 
wohl  zu  geschehen  habe.  Die  Städte  sprachen 
in  einem  Beschluß  v.  21./XI.  1668  ihre  Meinung 
dahin  aus,  man  müsse  mit  bestem  Fleiß  labo- 

rieren, den  wider  die  Reichs-Konstitutionen  und 
Polizeiverordnungen  eingerissenen  Unordnungen 
und  schädlichen  Aufstehen,  Schmähungen  und 
anderen  unzulässigen  Exzessen,  so  besonders  von 
den  Handwerksgesellen  verübet  werden,  durch 
Reichsverfügung  zu  wehren.  Aehnlich  auch 
wieder  im  Jahre  1668.  1672  unterbreitete  die 
Mainzische  Kanzlei  dem  Kaiser  ein  „Projekt, 
wie  in  einem  zukünftigen  Reichsabschied  die  bei 
den  Handwerkern  eingerissenen  Mißstände  zu 
beheben  seien".  Nach  über  einhalbjahrhundert- 
langen,  oft  Jahrzehnte  ruhenden  Verhandlungen 
der  Reichsstände  wurde  schließlich  der  wesent- 

lichste Inhalt  dieses  Gutachtens  in  den  1731  er- 
lassenen, weiterhin  besprochenen  Reichsabschied 

aufgenommen;  er  kann  an  dieser  Stelle  über- 

gangen werden. Am  18./XII.  1680  ergab  sich  bei  den  drei 
Städten  des  Reichstages  Uebereinstimmung  über 
die   zu    ergreifenden   Maßnahmen.      Sie   unter- 

breiteten dem  Kaiser  ein  von  ihnen  beschlossenes 
Reichsgutachten.  Im  Januar  1681  ließ  der  Kaiser 

mitteilen,  er  werde  auf  die  „ehiste"  Ausfertigung 
des  Gutachtens  allergnädigst  bedacht  sein,  wolle 
jedoch  die  Sache  ihrer  Wichtigkeit  wegen  doch 
noch  einmal  durchgehen  lassen  (Quelle  6,  zehnter 
Teil,  S.  2040  ff.).     So  rasch  ging  das  nun  aller- 

dings nicht,  und  deshalb  griffen  wieder  die  Länder 
von  sich  aus  ein.    Die  kurfürstlich-brandenbur- 

gische  Polizeiordnung  des   Herzogtums   Magde- 
burg von  1688  verbot  den  Gesellen,  „die  ihrem 

Meister  nicht  weiter  arbeiten  wollten,  es  werde 

ihnen  denn  in  allem  gefüget",  und  die  in  ihrer 
Widerspenstigkeit     beharrten,     im     Herzogtum 
Magdeburg  ferner  zu  arbeiten.   Im  Erzherzogtum 
O esterreich  wurde  1689  „gänzlichen  aufgehebt, 
daß  die  Gesellen  ihrem  Meister  fürschreiben,  wie 

sie  es  in  Essen  und  Trinken  halten  sollen",  auch 
daß  sie  schelten  und  auftreiben.    Bei  mutwilliger 
Aussetzung  der  Arbeit  solle  ein  Geselle  für  einen 
halben  Tag  einen  halben  Wochenlohn  und  wegen 
eines  ganzen  Tages  einen  ganzen   Wochenlohn 
jedesmal  zur  Strafe  verwirkt  haben.     Sollte  er 
sich  weigern,  die  Arbeit  fortzusetzen  und  gar  aus- 

zustehen, solle  er  durch  den  Rumorhauptmann 
oder  Profossen  in  Band  und  Eisen  zur  Ausdie- 

nung der  Zeit  angehalten  werden.     „Nach  Be- 
schaffenheit der  Sache"  wurde  hohe  Geld-  oder 

Leibesstrafe  angedroht.     Vergebens,  denn  1722 
erließ  Kaiser  Karl  VI.  für  seine  Erblande  in  einer 

neuen  Verordnung,  die  Mißbräuche  und  das  Auf- 
stehen im  Handwerk  betreffend,  ernsten  Befehl, 

„daß  hinfüro  keiner,  weniger  allzugleich,  unter 
was  Vorwand  es  immer  sei,  aus  der  Werkstatt 
außer  der  Zeit  aufstehe.    Wer  dawiderhandeln 
würde,   sollte   untüchtig  und  in   den   ganzen 
Erblanden  auf  ewig  unfähig  sein,  sein  erlerntes 
Handwerk  zu  treiben.  Die  Anführer,  Aufhetzer 
und   Rädelsführer   aber   sollten   sogleich   mit 
Arrest  belegt  und  in  Band  und  Eisen  zur  öffent- 

lichen  Arbeit   nach   Belgrad   oder   gar   nach 
einem    anderen    öffentlichen    Grenzhaus    ver- 

schafft   und    wohl    gar    nach    Beschaffenheit 
derer    Umstände    mit    Galeerenstrafe,    ewiger 
Landesverweisung  auf  Leib-  und  Lebensstrafe 
verfahren  werden"  (Quelle  25,  Bd.  41,  S.  728 bis  732). 

Durch  eine  Verordnung  König  Georgs  von 
Hannover  v.   24./VII.   1723  wurde   den   Hand- 

werksgesellen bei  scharfer  Leibesstrafe  und  nach 
Befinden  bei  Strafe  der  Festungsbauarbeit  be- fohlen, 

„weder  vor  sich  selbst  noch  auf  Geheiß  ihrer 
Altgesellen  so   wenig  einen  universalen  Auf- 

stand zu  erregen,    als  aus  ein   oder  anderen 
Particulier-Werkstatt   aufzustehen   und  ihren 

Meistern  aus  der  Arbeit  zu  gehen".     „Denen 
Altgesellen,  Schaeffnern,  Schencken  aber  und 
wie  sie  Namen  haben  mögen,  welche  nach  bis- 

herigem     Handwerksgebrauch      sich      unter- 
nommen,  ihren   Mitgesellen   als    Häupter    zu 

kommandieren,  wird  bei  unfehlbar  erfolgender 
Leib-  und  nach  Befinden  Lebensstrafe  hiemit 
verboten,  gedachten  ihren  Mitgesellen  überall 
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nichts,  als  was  den  Obrigkeiten  und  Landes- 
ord  aß  ist  zu  befehlen." 
Alle  diese  Verbote  —  nur  die  wesentlichsten 

Verordnungen  und  Punkte  sind  angegeben  wor- 
den, die  unendlich  zahlreichen  Verordnun 

kleinere  Bezirke  sind  ganz  übergangen  —  zeigen, 
mit  welcher  Sorge  man  die  unruhigen,  stets  durch 

unenschluß  eine  Besserung  ihrer  Verhält- 
nisse erstrebenden  Gesellen  betrachtete.  Der  mit 

den  gegen  sie  gerichteten  Verordnungen  gewollte 
Zweck  ist  nicht  erreicht  worden,  bis  dann  ein 
1726  in  Augsburg  ausgebrochener  Aufstand  der 
Schuhknechte  den  äußeren  Anlaß  gab,  die  schon 
Ende  des  17.  Jahrh.  dem  Kaiser  zugebrachten 

he,  namentlich  der  Städte,  auf  scharfe 

und  vor  allen  Dingen  auch  einzuhaltende  Ver- 
ordnungen gegen  die  Handwerke  zu  verwirk- 

lichen.    Dieser  Auf-tand  der  Schuhknechte  von 
onnen,   I  >ie  an 

ihm  beteiligten  St  e  « tirden  a 
schwarze  Liste  gesetzt,  die  allen  Einzelstaaten  in 
D  cl  lind  zuging  und  beispielsweise  auch  in 
Preußen  veröffentlich!  wurde  (Quelle  14). 

Die  <  rstarkte  .Macht  der  ]  I  gerungen,  in 
Verbindung  mit  dem  Zurückdrängen  des  Hand- 

werks durch  die  Manufaktur  hat  dem  Reichs- 
d  v.  16,  \  MI.  L731  eine  größere  Wirkung 

verschafft,  als  ie  <^u  früheren  \ 
bi  ichii  d  Das  es  auch,  hier 
den   Inh  li   de      ehr  la  b    bieds  in 
Beinen    entscheidenden    Stellen    und    aus    dem 
Schwulst  und  dem  unklaren  Wortlaut  der 

früheren  Zeil  kurz  zusammengefaßi  wiederzu- 
geben. Band  ill  der  Ete  I  auch  nicht 

allein  von  den  Ge  eilen,  so  wendet  er  sich  doch 

in  der  Hauptsache  gegen  sie.  Er  schreibt  vor, 
daß  ohne  Erlaubnis  ihrer  Obrigkeil  die  Hand- 

werker keine  Zusammenkünfte  halten  sollen, 

die  Handwerksartikel,  -gebrauche  und  -gewohn- 
heiten,  die  ohne  obrigkeitliche  Erlaubnis  von 
den  Meistern  oder  Gesellen  geschaffen  seien, 
sollen  null  und  nichtig  sein.  Wer  sie  dennoch  an- 

wendet oder  übt,  soll  dieses  Ungehorsams  und 
solcher  Uebertretun  nach  obrigkeitlicher 
Erkenntnis  sein  Handwerk  nicht  ausüben  dürfen, 
bis  er  die  verwirkte  Strafe  verbüßt  hat.  Sein 

Name  soll  öffentlich  bekanntgemacht  werden. 
Damit  das  bisher  fasl  "'mein  und  zur  Ge- 

wohnheit gewordene  Auftreiben  der  Gesellen, 

wie  auch  ihr  unvernünftiges  Aufstehen  und  Aus- 
treten in  Zukunft  in  Fortfall  komme,  soll  jeder 

Lehrjunge  seinen  Geburtsbrief  oder  eine  andere 
gültige  Urkunde  und  später  auch  seinen  Lehr- 

brief in  die  Meisterlade  legen.  Dort  soll  diese 
Urkunde  so  lange  aufbewahrt  werden,  bis  der 
Betreffende  später  Meister  wird.  Für  die  Wander- 

schaft soll  ihm  nur  eine  beglaubigte  Abschrift  und 
über  die  letzte  Arbeitsstelle  ein  Attest  nach  vor- 

geschriebenem Muster  erteilt  werden.  Auch  diese 
Abschriften  sollen  bis  zur  ordnungsmäßigen  Be- 

endigung der  Arbeit  in  der  Meisterlade  verwahrt 
werden.  Vor  der  Wiederaushändigung  sollen  die 
Meister  bei  Strafandrohung  gehalten  sein,  auf 
etwa  begangene  Vergehen  oder  Verbrechen  der 
Gesellen  zu  achten.  Schon  bei  Verdacht  einer 

solchen  Handlung  soll  die  Aushändigung  nicht 
früher  erfolgen,  bis  der  Verdacht  entkräftet  oder 
eine  etwaige  Strafe  verbüßt  ist.  Wenn  der  Ge- 

selle sich  in  allen  Stücken  wohl  und  untadelig  auf- 
geführt hat,  soll  er  nach  ordnungsmäßiger,  be- 

scheidener Aufkündigung  seine  Papiere  zurück- 
Handwörterbueh  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

bekommen  und  ein  neues  Attest  seines  Wohlver- 
haltens. Bei  20  Taler  Strafe  soll  kein  Meister 

einem  Gesellen  ohne  Attest  Arbeit  oder  auch 
nur  ein  Geschenk  g(  ben. 

Wenn  ein  Geselle,  weil  ihm  seines  üblen  Ver- 
haltens wegen  die  Papiere  vorenthalten  werden, 

durch  Schimpfen  oder  Auftreiben  zu  rächen 
sich  unterstände,  soll  er  im  ganzen  römischen 
Reich  von  jeglicher  Obrigkeit  als  ein  Frevler  und 
Aufwiegler  unverzüglichst  zur  Haft  gebracht 
werden  und  nach  Befinden  mit  Gefängnis,  Zucht- 

haus oder  Festungsstrafe  belegt  werden.  Solches 
Verhalten  eines  Gesellen  soll  jeder  Meister  „bei 

willkürlicher"  Strafe  schleunigst  anzeigen.  Bei 
Flucht  eines  Schuldigen  in  fremde  Lande  und 
b  i  der  Unmöglichkeit,  seine  Auslieferung  zu  er- 

langen, soll  der  Magistrat  des  Ortes  seiner  Straf- 
tat an  seinen  Geburtsort  schreiben  und  Beschlag 

■  etwaiges  Vermögen  oder  die  zu  erwar- 
tende Erbschaft  legen.  Ein  Ausländer  ist  in 

solchen  Fällen  nach  vorherigem  Bericht  an  die 
Landsherrschaft  für  infam  zu  erklären  und  sein 

Name  an  den  Galgen  zu  schlagen.  Die  Hand- 
werker ner  Orte  sollen  nicht  mitein- 

ander in  Handwerkerangelegenheiten  korrespon- 
dieren. Wo  ein  Zuschreiben  nötig  ist,  soll  es 

durch  die  Ortsobrigkeit  mit  bei  Signatur 

ben.  Untersagt  sind  auch  bei  empfind- 
licher Ahndung  alle  Abschickungen  der  Meister 

eilen  tut  die  Zünfte  anderer  Orte,  ohne 
ie  und  schriftliche  Erlaubnis  der  Obrigkeit. 

Das  von  den  Gesellen  angemaßte  Recht,  den 

i  Bedingungen  zu  stellen  und  bei  deren 
Verweigerung  diese  zu  schelten,  zu  strafen  oder 
gar  von  ihnen  aufzustehen  und  die  bei  solchen 
freistem  weiterarbeitenden  Gesellen  aufzutreiben 
und  sie  unredlich  zu  machen,  wird  nochmals 

gänzlich  und  endlich  abgeschafft.  Die  einge- 
schlichene böse  Gewohnheit,  die  angehenden 

Meister  zu  beeidigen,  daß  sie  der  Zünfte  Heim- 
lichkeiten verschweigen  und  niemand  entdecken, 

soll  mit  scharfer  Strafe  von  Obrigkeits  wegen  be- 
droht werden.  Von  solchen  Eiden  sollen  die 

Meister  völlig  losgesprochen  sein,  jede  derartige 
geheime  Verbindung  künftig  mit  scharfer  Strafe 

verfolgt  werden.  — Mit  der  Publikation  dieses  Reichsabschiedes 
in  den  Einzelstaaten  Deutschlands  wurde  der 

ibschied  gültiges  Gesetz.  Auch  da  zeigte 
sich  die  innere  Zerrissenheit  Deutschlands. 
Namentlich  die  größeren  Staaten  befürchteten, 
ohne  die  gleichzeitige  Veröffentlichung  in  allen 
anderen  Ländern  von  der  Publikation  eine 

Schädigung  ihres  Gewerbes.  Sie  meinten,  daß 
die  Gesellen  dann  in  die  Länder  ziehen  würden, 
in  denen  der  Reichsabschied  noch  nicht  ver- 
öffentlicht  sei.  Deshalb  erließ  der  Kaiser  unterm 

14./D7.  1732  ein  „Commissionsdekret"  für  das Reich: 

„daß  es  diensam  und  von  der  Notwendigkeit 

seyn  werde,  daß  man  sich  von  Seiten  der  hoch- 
löblichen  Creysausschreibämter  wegen  Publi- 
cation     vorhergemeldeter     Kayserlichen     Pa- 

tenten   sowohl    als    deren    ernstlicher    Hand- 
habung  und    Exequierung   vordersamst    und 

nachdrücklich  zusammen  vernehmen  und  ver- 

stehen möge". 
Zugleich  teilte  der  Kaiser  mit,  daß  er  den 

Reichsabschied  am  l./VIII.  1731  in  seinen  böh- 
mischen   und    österreichischen    Erblanden    ein- 

führen werde.    Das  geschah  auch,  doch  nament- 
Bd  V.  47 
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lieh  in  der  Einleitung  in  einer  anderen  Fassung, 
um  für  zukünftige  Fälle  kein  Präjudiz  für  die 
Ausdehnung  der  Reichsgesetzgebung  für  diese 
Erblande  zu  schaffen. 

Von  da  ab  wurde  scharf  gegen  die  Koalitionen 
eingeschritten.  Freilich  war  in  dem  nun  folgenden 
Jahrhundert  die  Durchführung  des  Reichsab- 

schiedes doch  nicht  überall  so  leicht,  wie  ihre 
Verfasser  es  sich  gedacht  hatten,  denn  nament- 

lich in  den  Städten,  in  denen  das  Handwerk  im 
Rate  saß,  wandten  sich  die  Handwerker  gegen 
die  sie  selbst  betreffenden  Bestimmungen.  Frei- 

lich war  man  sich  auch  in  den  Meisterkreisen 
stets  einig,  wenn  es  sich  um  Maßnahmen  gegen 
die  Gesellen  handelte  (Quelle  2). 

Immerhin  finden  wir  nunmehr  aber  doch  ein 

entschlosseneres  Eingreifen.  In  Polen-Sachsen 
wurde  unterm  10./XI.  1745  eine  Mahnung  er- 

lassen, dem  Reichsabschied  von  1731  aufs  ge- 
naueste nachzuleben.  Diese  Mahnung  wurde  dann 

1754  eindringlichst  wiederholt.  Die  badische 
allgemeine  Zunftordnung  v.  25./X.  1760  verbot 
sowohl  den  Meistern  als  den  Gesellen  oder 
Knechten,  bei  Strafe  von  10  Gulden,  ohne  aus- 

drückliche Erlaubnis  des  Oberamts  jede  Zunft- 
versammlung. Sie  sollten  mit  den  Zünften  an- 

derer Orte  ohne  des  Oberamts  Vorwissen  keine 
Korrespondenz  in  Handwerksangelegenheiten 
pflegen  oder  auch  nur  Briefe  annehmen  oder  er- 

brechen, die  von  anderen  Zünften  eingehen.  So- 
fern die  Gesellen  oder  Knechte  unter  irgendeinem 

Vorwande  sich  gelüsten  ließen,  einen  Aufstand  zu 
machen,  sich  zusammen  zu  rottieren  und  ent- 

weder bis  zur  Abhelfung  ihrer  vermeintlichen 
Beschwerden  keine  Arbeit  zu  tun  oder  selbst  haufen- 

weise auszutreten,  sollen  sie  mit  Zuchthaus-  oder 
Schellenwerken,  auch  nach  Beschaffenheit  des 
Ungehorsams  und  verursachten  Schadens  am 
Leben  gestraft  werden.  Auch  die  Führung  eines 
Bruderschafts-Siegels  wurde  den  Gesellen  ver- 
boten. 

Im  August  1764  ermahnte  Kaiser  Franz  die 
Kreisausschreibämter  der  einzelnen  Kreise 
Deutschlands,  den  Reichsabschied  von  1731 
nochmals  zu  publizieren.  Auch  Kaiser  Joseph 
erinnerte  im  April  1772  daran,  den  Reichsab- 

schied von  1731  allenthalben  im  Reich  genauest 
einzuhalten.  In  den  Kursächsischen  General- 
Innungsartikeln  vom  Juni  1780  wurden  die  Ge- 

sellen- und  Brüderschaften,  die  Brüderschafts- 
siegel, die  schwarzen  Tafeln,  das  Schimpfen,  Auf- 

treiben und  alle  anderen  Gesellenmißbräuche 
nochmals  aufgehoben  und  ernstlich  bei  unaus- 

bleiblicher harter  Strafe  verboten.  Die  Diener 
oder  Gesellen  sollten  sich  auch  allen  Briefwechsels 
mit  anderen  Innungen  und  Handwerkern  sowohl, 
als  Abschickungen  an  dieselben  schlechterdings 
enthalten. 

Im  Allgemeinen  Preußischen  Landrecht  von 
1794  wurde  den  Gesellen  verboten,  eigenmäch- 

tigerweise Versammlungen  abzuhalten.  Wo  ihnen 
dergleichen  Versammlungen  gestattet  seien, 
dürfte  es  nur  mit  Vorwissen  der  Gewerksältesteh 
geschehen  (Allg.  LR.  2.  Tl.  8.  Titel  §§  396-400). 

Charakteristisch  für  die  Auffassung  der  da- 
maligen Zeit  ist  ein  Bericht,  den  der  Bremer  Senat 

aus  Anlaß  eines  in  Bremen  1791  vorgekommenen 
blutigen  Aufstandes  der  Schneidergesellen  von 
einem  aus  seiner  Mitte  ernannten  Referenten 
über  die  Frage  einzog,  ob  es  nicht  am  zweck- 

mäßigsten sei,  die  Zünfte  aufzuheben.    Es  heißt 
wörtlich  in  diesem  Bericht: 

„Die  Quelle  aller  Aufstände  der  Handwerks- 
gesellen liegt,  glaube  ich,  in  dem  esprit  de- 

corps,  der  sie  beherrscht,  kraft  dessen  das 
ganze  Korps  jede  Beleidigung,  jede  Beschimp- 

fung —  wahre  oder  eingebildete  —  die  einem 
einzelnen  Gesellen  zugefügt  wird,  so  ansieht, 
als  wenn  sie  ihm  selbst  zugefügt  wäre,  und  nun 
alles  aufbietet,  den  Schimpf  abzuwaschen,  Ge- 

nugtuung zu  erhalten  usw.  So  lange  dieser 
Geist  nicht  getilgt  wird,  ist  an  keine  Radikal- 

kur zu  denken.  Alle  Mittel,  die  man  anwendet, 
bleiben  Palliative.  Man  kann  den  Aufruhr 
stillen,  aber  man  ist  keinen  Augenblick  sicher 
gegen  einen  neuen.  Die  Polizei  muß  unaufhör- 

lich wachen.  Die  mindeste  Vernachlässigung, 
Schwäche,  Unentschlossenheit  ist  von  den 
traurigsten  Folgen.  Wird  der  Aufstand  nicht 
gleich  in  der  Geburt  erstickt,  so  wächst  er 
schnell  zu  der  fürchterlichsten  Größe  hinan, 
andere  Handwerker  gesellen  sich  zu  den  auf- 

gestandenen, zu  diesen  wieder  alle  Müßig- 
gänger, alles  Gesindel,  und  man  muß  sich  am 

Ende  mit  Feuer  und  Schwert  Ruhe  er- 
kämpfen. 

Gewiß  ist  es  also  besser,  sich  dieses  Unge- 
heuer auf  einmal  vom  Halse  zu  schaffen,  als 

stets  mit  ihm  zu  streiten  und  sich  der  Gefahr 

auszusetzen,  von  demselben  in  einem  unver- 
wahrten  Augenblick  erdrückt  zu  werden. 

Wie  ist  dieses  aber  anzufangen?  Das  wirk- 
samste von  allen  Mitteln  wäre  wohl  unstreitig 

die  Aufhebung  aller  Zünfte  und  Handwerke 
im  ganzen  Reiche.  Aller  Zunftzwang,  alle  Ver- 

bindung der  Handwerker  untereinander,  und 
der  ganze  Gesellenstand  würde  dann  auf  einmal 
vernichtet,  und  es  existierte  dann  kein  solches 
Korps  mehr,  folglich  würde  auch  kein  esprit 
de  corps  mehr  sein. 

Das  Reichsgesetz  von  1731  hat  schon  mit 
dieser  Aufhebung  gedroht  auf  den  Fall,  daß  die 
Aufstände  und  sonstigen  Unruhen  nicht  nach- 

ließen; wollte  man  nun  alles  Unheil  aufzählen, 
das  seit  jener  Zeit,  also  seit  68  Jahren,  durch 
die  Handwerker  im  Reiche  angestiftet  ist,  ja 
nur  auf  die  letzten  10  Jahre  allein  zurückgehen, 
so  würde  das  Reich  Anlaß  genug  darin  finden, 

um    jene    Drohung    nunmehr    auszuführen" (Quelle  14  Seite  381/382). 

Von  der  gleichen  Auffassung  getragen  waren 
die  Erwägungen,  die  in  den  leitenden  Regierungs- 

kreisen Preußens  gepflogen  wurden.      Im   Juni 
1793  schrieb  der  Finanz-,  Kriegs-  und  Domänen- 

rat Graf  Hoym  aus  Breslau  „an  das  Departement 

der    Auswärtigen    Affairen   in    Berlin",    es    sei 
zweckmäßig,  die  die  Gesellen  betreffenden  Vor- 

schriften  des   Reichsabschiedes   von   1731   aus- 
zugsweise herauszugeben  und  darinnen  den  Ge- 

sellen faßlich  und  recht  wohl  nachdrücklich  ein- 
zuschärfen, daß  sie  bloß  wie  Lohnarbeiter  anzu- 

sehen seien,   daß  sie  keine  gesetzliche  Körper- 
schaft ausmachten   und  somit  auch   keine   ge- 

meinschaftliche   Sache    unter   ihnen    in    Hand- 
werksangelegenheiten, keine  Brüderschaft,  keine 

Lade  oder  gar  Gesellenartikel,  kein  gemeinschaft- 
liches  Siegel,  kein  Schriftwechsel  mit  Gesellen 

an  anderen  Orten,  keine  gemeinschaftlichen  Zu- 
sammenkünfte anders  als  zum  Auflegen  für  arme 

und  fremde  Gesellen,  unter  Aufsicht  eines  gut« 
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gesinnten  und  vernünftigen  Meisters,  kein 
Schimpfen  des  Handwerks  und  noch  weniger  ein 
Aufstand  stattfinden  dürfe  (Quelle  16). 

Das  General-Ober-Finanz-,  Kriegs-  und  Do- 
mänen-Direktorium meinte  in  einem  Schreiben 

v.  23./VII.  1793  an  das  gleiche  Departement  der 
Auswärtigen  Angelegenheiten,  das  Band  der 
Handwerksgesellen  untereinander,  welches  ver- 
mittels  ihrer  Altgesellen  and  Herbergen  unter- 

halten werde,  befördere  große  Widersetzlichkeit 
and  Unordnung.  Die  Gesellen  als  junge,  unver- 

eils  fremde  Leute,  die  nichts 
eueren  hätten  oder  verlieren  zu  können 

glaubten,  die  ihren  aufgeregten  Leidenschaften 
blindlings  folgten,  bedürften  nur  der  Aufredung 
und  Anführung  ihrer  Altgesellen,  welche  aus 
Vorurteilen  and  Eigennutz  handelten.  Man 
müsse  daher  diese  Verbindungen  durch  andere 
Anordnt  Allerdings  schicke  sich 
der  gegenwärtige  Zeitpunkt  dafür  nicht  (Quelle 
16). 

Der  o  ante  Graf  Hoym  äußei 
am  12./ 111.  1796  noch  einmal:  Grundsätzlich 
empörten  sich  die  Gesellen  gegen  alle  vernünftige 
Ordnung  und  Gesetze  Beien  taub  bei  allen  Vor- 

stellungen und  bildeten  angeahndel  Statum  in 
Statu,  weil  man  aich  allerorten  Bcheue,  rie  ernst- 

lich ZU  behandeln.  Man  müsse  das  l'cbel  an  der 
Wurzel  angreifen  und  alle  Gesellenverbindungen 
and  -herbergen  aufheben.  Nur  die  ernstliche 
Verbindung  aller  deutschen  Staaten  oder,  wenn 

d  weitläufig  ein  sollte,  doch  der  größeren 
Nachbarn  Gestenreich  und  Kursachsen,  könne 
einige  Wirkung  baben  (Quelle  165). 

Erst  sieben  Jahre  später,  im  Januar  1803, 
kam  das  General-Ober-Finanz-,  Kriegs-  und 
Domänen-Direktorium  noch  einmal  auf  den 
Vorschlag  des  Grafen  Hoym  zurück  und  teilte 
dem  Minister  Grafen  Haugwitz  mit,  daß  die 

aus  der  bisherigen  Verbindung  der  Hand- 
werksgesellen sich  ergebenden  Uebel  nur  durch 

Aufhebung  der  Verbindung  sich  beseitigen 
ließen.  Wenn  aber  ein  solches  Verbot  nur  für 
einen  einzelnen  Staat  im  Deutschen  Reiche  er- 

folgte, würden  die  Gesellen  hier  fortziehen.  Man 
laufe  Gefahr,  das  Gewerbe  zu  stören,  da  man 
doch  auf  die  Gesellen  angewiesen  sei  (Quelle  10). 

Inzwischen  war  jedoch  in  Preußen  am  20./X. 
1798  (V.  v.  1798,  Nr.  80,  S.  1775,  76)  ein  Edikt 
wegen  Verhütung  und  Bestrafung  geheimer  Ver- 

bindungen erlassen  worden,  in  dem  alle  Gesell- 
schaften und  Verbindungen,  die  gewünschte  oder 

zu  bewirkende  Veränderungen  in  der  Verfassung 
oder  der  Verwaltung  des  Staates  oder  über  die 
Mittel,  wie  solche  Veränderungen  bewirkt  werden 
sollten,  oder  über  die  zu  diesem  Zwecke  zu  er- 

greifenden Beratschlagungen  anstellen,  ferner 
auch  solche  verboten  wurden,  in  denen  unbe- 

kannten Oberen  Gehorsam  versprochen  oder  be- 
kannten Oberen  unbedingter  Gehorsam  angelobt 

werde,  oder  die  Verschwiegenheit  von  den  Mit- 
gliedern fordern.  Wer  eine  verbotene  Gesell- 

schaft stifte  oder  deren  Fortdauer  veranlasse, 

solle  mit  10  Jahren  Festungsarrest  oder  Zucht- 
hausstrafe, die  Mitglieder  und  Teilnehmer  mit 

einer  solchen  Strafe  bis  zu  sechs  Jahren  bestraft 
werden. 

Auch  in  zahlreichen  Verordnungen  anderer 
Staaten  kehren  scharfe  Strafandrohungen  gegen 
die  Koalitionen  wieder.    In  der  Handwerksord- 

nung  für    Schleswig-Holstein    v.    21./III.    1800 
wurde  beispielsweise  vorgeschrieben: 

„Sollten  die  Gesellen  einer  ganzen  Zunft 
sich  dahin  vereinigen,  die  Arbeit  zu  verlassen, 
dann  soll  der  Urheber  einer  solchen  Zusammen- 

rottung zu  zweijähriger  Arbeit  im  Raspelhaus 
verurteilt  werden  und  den  Gesellen  einer  sol- 

chen Zunft  nicht  mehr  erlaubt  werden,  eine 
Herberge  oder  ein  Versammlungshaus  zu  haben. 
Sollte  ihre  Verweigerung  so  weit  gehen,  daß  sie 
die  Gesellen   anderer  Zünfte  verleiten,  ihrem 
Bt  ispiel   zu   folgen   und   an  ihrer  Empörung 
wider  die  Gesetze  teilzunehmen,  sollen  sie  als 
öffentliche  Friedensstörer  mit  Festungsarbeit 
in  Eisen  in  sechs  Jahren  gestraft  und  darnach 

des  Landes  verwiesen  werden." 
In  einem  Publikandum  gegen  geheime  Gesell- 

schaften v.  16./XII.  1808  (GS.  1806-10,  S.  361) 
bringt  der  König  von  Preußen  „in  dem  Augen- 
blick,  in  welchem  der  größte  Teil  der  Landes- 
Administrations-Behörden  der  Monarchie  nach 
der    annmehr   erfolgten    Räumung  des   Landes 
wieder  in  frei  und  volle  Tätigkeit  tritt  und  um 

etwa  möglichen  Mißbräuchen  vorzubeugen",  das 
Edikl  v.  20./X.  1798  wegen  Verhütung  und  Be- 
Btrafung  geheimer  Verbindungen  dem  Publikum 
in  Erinnerung.    Es  sei  unerläßliche  Pflicht  eines 
jeden  Staatsbürgers,  im    Vertrauen   auf   die 

lege   Fürsorge   seines   Landesherrn 
geruhig    und    treu   seinen    Beruf   zu  üben 
und  sieh  nicht   weiter  in  die  öffentlichen 

legenheiten     und     Verhältnisse     zu 
mischen,     als     Verfassung     und     Landes- 
gesetzo   ihm   gestatteten. 

Wie  in  Preußen,  so  natürlich  auch  in  anderen 
den!  chen  Staaten,  1824  erließ  die  sächsische 
Regierung  eine  Instruktion  an  die  Herbergsväter, 
daß  sie  den  einheimischen  Gesellen  keine  Zu- 

sammenkünfte in  ihren  Herbergen  erlauben 
sollen,  einerlei,  ob  es  die  ganze  Gesellschaft  sei 
oder  eine  so  große  Anzahl,  in  welcher  sie  sich 
gewöhnlich  nicht  einzufinden  pflegten.  Aber  auch, 
wo  eine  kleinere  Anzahl  zusammenkomme,  sollten 

die  Herbergsväter  jedesmal  unvermerkt  nach- 
spüren, ob  aus  den  gebrauchten  Aeußerungen 

Verdacht  zu  schöpfen  sei.  Dann  sowohl,  wie  auch 
wenn  sie  gewahr  würden,  daß  die  Gesellen  ein- 

ander auftrieben  oder  aufhetzten,  Unruhe  stif- 
teten oder  gemeinschaftlich  Widersetzlichkeit 

gegen  ihre  Meister  oder  gegen  die  Obrigkeit  be- 
wirken wollten,  oder  wenn  sie  beobachteten  daß 

von  den  Gesellen  aufrührerische  Briefe  an  andere 

geschrieben  würden  oder  solche  eingingen,  sollen 
sie  die  Obrigkeit  benachrichtigen  (Quelle  17). 

3.  Neuere  Koalitionsverbote.  In  den  nun 

folgenden  Jahren  beunruhigten  die  im  wesent- 
lichen von  wandernden  Handwerksburschen  ge- 

stifteten politischen  Geheimbünde  die  deutschen 
Regierungen  aufs  schwerste.  Man  meinte,  durch 
ein  Verbot  des  Wanderns,  namentlich  nach  der 
für  solche  Verbindungen  bei  den  Regierungen 
böse  verrufenen  Schweiz,  ihrer  Herr  werden  zu 
können.  Auf  Betreiben  Sachsens  dokumentierte 

denn  auch  am  15./I.  1835  die  Bundesversamm- 
lung in  Frankfurt  a.  M.  ihre  Furcht  vor  den 

Organisationen  der  Gesellen  in  folgendem  Be- schluß: 

„Da  es  im  Interesse  des  Deutschen  Bundes 
liegt,  daß  die  deutschen  Handwerksgesellen  an 
keinen     Associationen    und    Versammlungen 
Theil  nehmen,  wodurch  die  öffentliche  Ruhe 

47* 
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im  In-  und  Auslande  bedroht  oder  gestört  wer- 
den könnte,  so  soll 

1.  das  Wandern  der  den  Deutschen  Bundes- 
staaten angehörigen  Handwerksgesellen 

nach  denjenigen  Ländern  und  Orten,  in 
welchen  offenkundig  dergleichen  Associa- 

tionen und  Versammlungen  geduldet  wer- 
den, so  lange  diese  Duldung  notorisch  be- 

steht, verboten  sein. 
2.  In  Absicht  auf  die  Zurückberufung  der 

gegenwärtig  in  solchen  Ländern,  worin  Asso- 
ciationen und  Versammlungen  der  obge- 

dachten  Art  geduldet  werden,  befindlichen 
Handwerksgesellen  und  deren  Beaufsich- 

tigung bei  ihrer  Rückkehr  nach  der  Heimat 
werden  von  den  höchsten  und  hohen  Re- 

gierungen dem  Zwecke  entsprechende  Ver- 
fügungen getroffen  werden. 

3.  Ueber  die  in  Deutschland  wandernden  Hand- 
werksgesellen wird  strenge  polizeiliche  Auf- 

sicht, insbesondere  rücksichtlich  der  Ver- 
bindungen, in  welche  sie  sich  einlassen 

könnten,  geführt  werden. 
4.  Die  Bundesregierungen  werden  sich  durch 

ihre  Bundestags-Gesandtschaften  in  fort- 
währender Kenntnis  erhalten,  nach  welchen 

Ländern  und  Orten  sie  wegen  darin  noto- 
risch stattfindender  Associationen  und  Ver- 

sammlungen der  oben  erwähnten  Art  des 
Wanderns  der  Handwerksgesellen  verboten 

haben"  (Quelle  5,  Bd.  7,  S.  152 ff.). 
In  Ausführung  dieses  Beschlusses  erließ  im 

Mai  1835  die  Hannoversche  Regierung  ein  Ver- 
bot des  Wanderns  der  Handwerksgesellen  nach 

der  Schweiz.    Binnen  sechs  Wochen  sollten  alle 
die  Schweiz  verlassen;  die  Eltern  und  sonstigen 
Verwandten   werden   aufgefordert,    die   Verord- 

nung ihren  in   der   Schweiz   befindlichen   Ver- 
wandten mitzuteilen. 

„Hannoversche  Handwerksgesellen,  welche  sich 
seit    dem    lsten    Januar   i834   kürzere    oder 
längere  Zeit  in  der  Schweiz  aufgehalten  haben, 
sollen  nach  ihrer  Rückkehr  in  das  Königreich 
von  den  Ortsobrigkeiten  ein  Jahr  lang  unter 
besondere     polizeiliche     Aufsicht     genommen 
werden  und  dürfen  ohne  deren  ausdrückliche 
Erlaubnis  ihren  Aufenthaltsort  nicht  verlassen. 

Solche  inländische  Handwerksgesellen  aber, 
welche  dermalen  in  der  Schweiz  sich  befinden 
und    dieselben   binnen    der    vorgeschriebenen 
Frist  nicht  verlassen,  so  wie  diejenigen,  welche 
sich  von  jetzt  an  des  ergangenen  Verbots  un- 

geachtet dorthin  begeben,  endlich  auch  die- 
jenigen, welche  überführt  sind,  einem  Hand- 

werks-Vereine der  in  Frage  stehenden  Art  an- 
gehört zu  haben,  sind  nach  ihrer  Rückkehr  in 

das  Königreich  nicht  allein  jener  polizeilichen 
Beaufsichtigung,  welche  für  diese  Handwerks- 

gesellen nöthigenfalls  auch  über  ein  Jahr  hinaus 
erstreckt  werden  kann,  zu  unterwerfen,  son- 

dern es  soll  ihnen  auch  während  der  Dauer 
dieser  Aufsicht  die  Erlaubniß,  s'ch  als  Meister 
oder  Concessionisten  im  Lande   zu  besetzen, 
ihrer  sonstigen  Befähigung  ungeachtet  nicht 
ertheilt  werden"  (Quelle  5,  Bd.  7,  S.  154). 
Doch  Sachsen  war  damit  nicht  zufrieden;  es 

bohrte  weiter.    Schon  im  August  1835  verlangte 
es  vom  Bundestag  gemeinschaftliche  Maßregeln 
aller   deutschen   Staaten   gegen   gewisse    Hand- 

werksgebräuche und  -Verbindungen,  die  auch  zur 
Förderung  politischer  Ansichten  mißbraucht  wer- 

den könnten.  Erst  1840  aber  waren  die  Einzel- 
länder unter  einen  Hut  zu  bringen.  Am  3./XII. 

1840  beschlossen  die  deutschen  Regierungen  auf 
der  Frankfurter  Bundesversammlung,  überein- 

stimmende Maßregeln  hinsichtlich  derjenigen 
Handwerksgesellen  zu  treffen,  „welche  durch 
Teilnahme  an  unerlaubten  Gesellenverbindungen, 
Gesellengerichten,  Verrufserklärungen  und  der- 

gleichen Mißbräuchen  gegen  die  Landesgesetze 
sich  vergehen.     Es  sollen: 

1.  den  Handwerksgesellen,  welche  sich  in 
einem  Bundesstaat,  dem  sie  nicht  durch  Heimat 
angehören,  derlei  Vergehen  zuschulden  kommen 
lassen,  nach  deren  Untersuchung  und  Be- 

strafung ihre  Wanderbücher  oder  Reisepässe 
abgenommen,  in  denselben  die  begangene  und 
genau  zu  bezeichnende  Uebertretung  der  Ge- 

setze nebst  der  verhängten  Strafe  bemerkt  und 
diese  Wanderbücher  oder  Reisepässe  an  die 
Behörde  der  Heimat  des  betreffenden  Gesellen 

gesendet  werden. 
2.  Solche  Handwerksgesellen  sollen  nach 

überstandener  Strafe  mit  gebundener  Reise- 
route in  den  Staat,  woselbst  sie  ihre  Heimat 

haben,  gewiesen  und  dort  unter  geeigneter 
Aufsicht  gehalten,  sonach  in  keinem  anderen 
Bundesstaat  zur  Arbeit  zugelassen  werden. 
Ausnahmen  von  dieser  Bestimmung  werden 
nur  dann  stattfinden,  wenn  die  Regierung  der 
Heimat  eines  solchen  Handwerksgesellen  sich 
durch  dauerndes  Wohlverhalten  desselben  zur 
Erteilung  eines  neuen  Wanderbliches  oder 
Reisepasses  nach  anderen  Bundesstaaten  ver- 

anlaßt finden  sollte. 

3.  Die  Regierungen  behalten  sich  vor,  Ver- 
zeichnisse der  wegen  jener  Vergehen  abge- 

straften und  in  die  Heimat  zurückgewiesenen, 
sowie  der  ausnahmsweise  zur  Wanderung 
wieder  zugelassenen  Handwerksgesellen  sich 

gegenseitig  mitzuteilen. 
4.  Jedem  Handwerksgesellen  sind  beim 

Antritt  seiner  Wanderschaft  die  vorstehenden 

Bestimmungen  vor  Aushändigung  seines  Wan- 
derbuches oder  Reisepasses  ausdrücklich  be- 

kannt zu  machen  und,  daß  dieses  geschehen, 

in  der  Reiseurkunde  amtlich  zu  bemerken." 
Daß  bei  diesem,  die  deutschen  Regierungen 

beherrschenden  Geiste  die  preußische  Gewerbe- 
ordnung v.  17./I.  1845  gegen  die  Koalitionen 

vorging,  kann  nicht  verwundern,  formell  freilich 
auch  gegen  die  der  Arbeitgeber.  Als  Grund  gaben 
sie  die  Motive  an: 

„Von   den    Koalitionen   der   Fabrikherren 
ist  anzunehmen,  daß  sie  eine  große  Menge  von 
Menschen  augenblicklich  in  einen  Zustand  von 
Not  versetzen,  welcher  für  die  Sicherheit  des 
Eigentums  und  der  Moral ität  höchst  verderb- 

lich ist  und  daß  sie  gewandte  Arbeiterfamilien 
aus  dem  Lande  drängen  —  von  den  Arbeiter- 

koalitionen  aber,   daß   sie   das   Bestehen   der 
Fabriken   gefährden,   leicht   zu   Tumult   und 
Aufruhr  führen  und  die  öffentliche  Sicherheit 

bedrohen." Man  wollte  den  Arbeitern  zwar  nicht  gemein- 
schaftliche Besprechungen  ihrer  Angelegenheiten 

verbieten,  sondern  nur  die  Verhütung  von  Ver- 
abredungen der  Arbeitseinstellung  zum  Zwecke 

einer  Erhöhung  des  Lohnes  oder  anderer  Zuge- 
ständnisse erreichen.    So  beschloß  man  denn: 

§  181.    Gewerbetreibende,  welche  ihre  Ge- 
hilfen, Gesellen  oder  Arbeiter,  oder  die  Obrig- 
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keit  zu  gewissen  Handlungen  oder  Zugeständ- 
nissen dadurch  zu  bestimmen  suchen,  daß  sie 

sich  miteinander  verabreden,  die  Ausübung 
des  Gewerbes  einzustellen  oder  die  ihren  An- 

forderungen nicht  nachgebenden  Gehilfen,  Ge- 
sellen oder  Arbeiter  zu  entlassen  oder  zurück- 

zuweisen, ingleichem  diejenigen,  welche  zu 
einer  solchen  Verabredung  andere  auffordern, 

sollen  mit  Gefängnis  bis  zu  einem  Jahre  be- 
straft werden. 

§  182.  Gehilfen,  Gesellen  oder  Fabrikarbei- 
ter, welche  int  weder  die  Gewerbetreibenden 

selbst  oder  die  Obrigkeit  zu  gewissen  Hand- 
lungen oder  Zugeständnissen  dadurch  zu  be- 

stimmen suchen,  daß  rie  die  Einstellung  der 
Arin  it  oder  die  Verhinderung  derselben  bei  ein- 

zelnen oder  mehreren  Gewerbetreibendon  ver- 
abreden oder  zu  einei  Bolchen  Verabredung 

andere  auffordern,  sollen  mit  Gefängnis  bis 
zu  einem  Jahre  bestraft  werden. 

Diese   Bestimmung  ist  auch   anzuwenden 
auf   Arbeiter,    welche    bei    Berg-    und    Hütten- 

werken. Landstraßen,  Eisenbahnen,  Fi 
bauten  und  anderen  öffentlichen  Anlagen  be- 

schäl' igi 

§].\'J.  I>ic  Bildung  von  Verbindungen  unter 
ikarbeitern,  Gesellen,  Gehilfen  oder  Lehr- 

lingen ohne  polizeiliche  Erlaubnis  ist,  sofern 
nach  den  Kriminalgesetzen  ki  ine  härtere 
Strafe  eintritt,  an  den  Stiftern  und  Vorstehern 
mit  Geldbuße  bis  zu  fünfzig  Talern  oder  Ge- 

M  In-  zu  fiel  Wochen,  an  den  übrigen 
Teilnehmern  mit  Geldbuße  bis  zu  zwanzig 
Talern  oder  Gefängnis  bis  zu  vierzehn  Tagen 
zu  ahnden. 

§  184.      Gesellen,    Gehilfen    oder    Fabrik- 
arbeiter,    welche    ohne    gesetzliche    Gründe 

eigenmächtig  die  Arbeit  verlassen,  oder  ihren 
Verrichtungen  sich  entziehen,  oder  sich  groben 
Ungehorsams  oder  beharrlicher  Widerspenstig- 

keit schuldig  machen,  sind  mit  Geldbuße  bis 

zu  zwanzig  Talern  oder  Gefängnis  bis  zu  vier- 
zehn Tagen  zu  bestrafen. 

Wie  in  Preußen,  so  auch  anderswo! 

Im  Polizeistrafgesetzbuch  für  das  Königreich 
Hannover  v.  25./V.  1847  werden  Fabrikanten, 
Schiffer,    Handwerker,    Handwerksgesellen   und 
sonstige    Arbeiter    mit    Gefängnis    bis    zu    vier 
Wochen  oder  mit  Geldbuße  bis  zu  50  Tlr.  vor- 

behaltlich etwa  sonst  erforderlicher  Maßregeln, 
bedroht,  wenn  sie,  „um  Forderungen  durchzu- 

setzen, die  Einstellung  ihres  Gewerbes  oder  ihrer 
Arbeit  verabreden,  dazu  auffordern  oder  damit 

bedrohen.     Mit  gleicher   Strafe  sind  Verrufser- 
klärungen  durch    Handwerksgesellen   oder   son- 

stige Arbeiter  bedroht,  die  Teilnahme  an  ver- 
botenen Vereinen,  namentlich  an  Verbindungen 

der     Handwerksgesellen    (sog.     Bruderschaften, 
Gesellenschaften,  Gesellenladen)  mit  Geldbuße  bis 
zu  25  Tlr.  oder  Gefängnis  bis  zu  14  Tagen. 

In  der  Hannoverschen  Gewerbeordnung  v. 
l./VIII.  1847,  die  die  Gesellen  im  allgemeinen 
betrifft,  wird  das  noch  einmal  ausdrücklich  be- 

tont. In  ähnlicher  Fassung  war  eine  gleiche  Vor- 
schrift schon  im  Hannoverschen  Gesetz,  die 

polizeiliche  Bestrafung  verschiedener  Vergehen 
betreffend,  v.  24./X.  1840,  voraufgegangen. 

Die  Oesterr.  Gewerbeordnung  v.  20./XII.  1859 
verbot  im  §  77  den  Gesellen,  unter  sich  Verab- 

redungen zu  treffen,  um  durch  gemeinschaftliche 

Arbeitsverweigerung  oder  durch  andere  Mittel 
von  ihren  Dienstherren  Bedingungen  zu  er- 
zwingen. 

Noch  im  Jahre  1860  wurden  dann  die  Vor- 

schriften der  §§  181  und  182  der  preuß.  Gewerbe- 
ordnung in  den  entscheidenden  Stellen  wort- 

lautend in  das  preußische  Berggesetz  über- 
nommen. Inzwischen  hatte  man  jedoch  auch  dem 

Gesinde,  den  Schiffsknechten  und  den  Land- 
arbi  Hein  —  bei  letzteren  mit  einigen  nicht  ins 
Gewicht  füllenden,  nur  aus  der  Gesetzesfassung 
sich  ergebenden  und  sicher  ganz  ungewollten 
Ausnahmen  —  im  G.  v.  24./1V.  1854  durch  Straf- 

androhung bis  zu  einem  Jahre  Gefängnis  ver- 
boten, die  Arbeitgeber  "der  dio  Obrigkeit  zu  ge- 
wissen Handlungen  oder  Zugeständnissen  da- 

durch zu  bestimmen,  daß  sie  die  Einstellung  der 
Arbeit  oder  die  Verhinderung  derselben  bei  ein- 

zelnen oder  mehreren  Arbeitgebern  verabreden 

oder  zu  einer  solchen  Verabredung  Andere  auf- 
fordern. Während  die  Koalitionsverbote  in  der 

Gewerbeordnung  von  1845  sich  wenigstens  for- 
mell aucl  L  die  Arbeitgeber  richteten  — 

wennschon,  wie  die  Praxis  ergeben  hat,  diese 
Verbote  kaum  jemals  gegen  dieselben  angewandt 
wurden  und  nur  papierene  Bestimmung  blieben  — 
ist  in  diesem  Gesetz  auch  auf  dieses  Dekorum 

rerzichtel  worden. 
Daß  eine  solche,  ihre  Wirkung  und  Schärfe 

ausschließlich  ^'vj  u  die  Arbeiter  sieh  richtende 
Gesetzgebung  gerecht    denkende  Menschen  em- 
Eören  mußte  und  ihren  leidenschaftlichen  Protest 
ervorrief,  liegt  nahe.  So  hat  R.  v.  Mohl 

in  dem  Abschnitt  ,. Arbeitseinstellungen"  im Staatslexikon  von  Rotteck  und  Welcker 

(3.  Aufl.,  1.  Bd.,  Leipzig  1856,  S.  655)  bei  einer 
allgemeinen  Betrachtung  des  Koalitionsrechts 
scharf  betont: 

„Bei  der  Betrachtung  dieser  Verhältnisse 
fällt  vor  allen  Dingen  die  Ungleichheit  des 

Maßes  in  die  Augen,  mit  welchem  die  Lohn- 
arbeiter auf  der  einen  und  die  Arbeitgeber  auf 

der  andern  Seite  gemessen  werden.  Die  letz- 
tern werden  durch  kein  Gesetz  und  keine  Poli- 
zei verhindert,  jede  beliebige  Maßregel  zum 

Nachteile  der  Arbeiter  durch  Uebereinkunft 
untereinander  festzustellen,  den  Arbeitslohn 
gemeinschaftlich  herabzusetzen,  so  oft  es  ihnen 
gutdünkt  und  ausführbar  erscheint,  und  ihre 
Arbeiter  mit  oder  ohne  Veranlassung  zu  jedem 

beliebigen  Zeitpunkte  in  Masse  zu  verab- 
schieden. Also  auf  der  einen  Seite  die  größte 

Freiheit,  auf  der  andern  Seite  die  äußerste  Be- 
schränkung und  der  härteste  Zwang.  Und 

überdies  die  Freiheit  zu  Gunsten  der  Stärke, 

der  Ueberlegenheit  jeder  Art,  die  Beschränkung 
zum  Nachteil  der  Abhängigkeit,  der  Hülf- 
losigkeit,  der  Schwäche.  Kurz,  die  Ungleich- 

heit der  beiden  Schalen  der  Gesetzeswage  ist 

nicht  nur  im  höchsten  Grade  auffallend,  son- 

dern auch  völlig  unvereinbar  mit  den  drin- 
gendsten Forderungen  der  natürlichen  Ge- 

rechtigkeit, Billigkeit,  Humanität. 

Die  Befugnisse,  welche  der  Staat  dem  Unter- 
nehmer durch  Anerkennung  seiner  natürlichen 

Freiheit  einräumt,  diese  nämlichen  Befug- 
nisse kann  er  vernünftigerweise  auch  _  dem 

Lohnarbeiter  nicht  versagen.  Die  Arbeit  ist 

ein  Eigentum,  welches  sicherlich  ebenso  viel 
Anspruch  auf  Schutz  und  Achtung  hat  wie 
jedes  andere,  und  wer  den  Arbeiter  verhindert, 
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seiner  Hände  Werk  so  hoch  wie  möglich  zu  ver- 
werten, der  begeht  einen  jedenfalls  nicht  ge- 
ringern Eingriff  in   das   Eigentum,   als   Der- 

jenige, welcher  den  Unternehmer  nötigt,  die 
Arbeit  über  ihren  Wert  hinaus  zu  bezahlen. 
Und  was  dem  Einzelnen  zur  Wahrung  seines 
Vorteils  unbedingt  erlaubt  ist,  kann  durch  eine 
Verabredung  unter  Mehren  folgerichtigerweise 
unmöglich  zu  einem  Vergehen  werden.     Eine 
Verabredung  zum  Zwecke  der  Steigerung  des 
Arbeitslohns  ist  ebenso  wenig  ein  Eingriff  in 
fremde  Rechte  wie  das  vereinzelte  Vorgehen  in 
der  nämlichen  Absicht." 
4.  Die  Aufhebung  der  Koalitionsverbote. 

Mit  der  immer  stärker  werdenden   Industriali- 
sierung Deutschlands  waren  auf  die  Dauer  die 

überall  bestehenden  Koalitionsverbote  nicht  auf- 
rechtzuerhalten; in  einem,  etwa  das  Jahrzehnt 

von  1860—1870  umfassenden  Zeitraum  wurden 
sie  beseitigt.    Wie  Sachsen  in  den  30  er  Jahren 
sich  für  sie  ins  Zeug  gelegt  hatte,  war  es  Sachsen 
auch  wieder,  das  sie  zuerst  aufhob.    Es  ließ  sie 
in  seinem   GewerbeG.  v.  15./X.   1861  frei,  be- 

stimmte freilich  auch,  daß  Verabredungen  von 
Arbeitern  zur  Erzwingung  höherer  Löhne,  kür- 

zerer Arbeitszeit  usw.  für  die  Teilnehmer  nicht 
verbindlich  sein  sollten.   Es  bedrohte  weiter  auch 

die  Anmaßung  von   Strafgewalt   über   die   Ge- 
nossen, Verrufserklärungen  und  jede  Anwendung 

psychischer  oder  moralischer  Zwangsmittel  gegen 
solche,  die  Beschlüssen  und  Verabredungen  der 
obigen  Art  nicht  beitreten   wollten,   oder  von 
schon  gefaßten  oder  getroffenen  zurücktreten,  an 
jedem   Teilnehmer   mit   Gefängnis   bis   zu   vier 
Wochen,  an  den  Anstiftern  und  Anführern  bis 
zu  acht  Wochen,  es  sei  denn,  daß  der  Tatbestand 
eines  nach  dem  Strafgesetzbuch  mit  Strafe  be- 

drohten   Verbrechens    vorliege.       Die    Thürin- 
gischen  Staaten  folgten  dann  diesem  Beispiel. 

Auch  im  Großherzogtum  Baden  verzichtete  man 
in  der  GO.  v.  10./IX.  1862  auf  Beschränkungen 
der  Koalitionsfreiheit.    In  Württemberg  dagegen 
wurde  noch  in  der  GO.  v.  12./II.  1862  die  Ver- 

abredung zur  Einstellung  der  Arbeit  mit  Arrest- 
strafe bis  zu  4  Wochen  oder  mit  Geldstrafe  bis 

zu  30  Gulden  bedroht. 
Auch  im  Preußischen  Landtag  regte  es  sich. 

Am  24./V.  1862  legten  die  Abgeordneten  Faucher, 
Michaelis  und  Genossen  einen  Gesetzentwurf  vor, 
dor  die  Aufhebung  der  Titel  II  bis  X  der  Ge- 

werbeordnung und  damit  auch  der  §§  181—184 
wollte.  Die  zur  Beratung  beauftragte  Kommis- 

sion sprach  sich  zustimmend  aus  und  verlangte 
weiter  die  Aufhebung  der  Koalitionsverbote  des 
Berggesetzes.  Da  der  Sessionsschluß  die  Plenar- 
beratung  verhinderte,  legten  1863  Faucher  und 
Genossen  den  Kommissionsbeschluß  als  Ini- 

tiativantrag dem  Landtage  vor;  ein  Ergebnis 
wurde  nicht  erzielt.  Deshalb  forderte  Schulze- 
Delitzsch  1865  erneut  die  Aufhebung  der  §§  181 
bis  182.  Dem  stimmte  nach  voraufgegangener 
Kommissionsberatung,  in  der,  über  den  ge- 

stellten Antrag  hinausgehend,  auch  die  Auf- 
hebung der  §§  183—184  beschlossen  wurde,  auch 

das  Plenum  zu.  Die  Regierung  hatte  erklären 
lassen,  sie  habe  die  Ueberzeugung  gewonnen,  das 
Koalitionsrecht  bedürfe  einer  Aenderung  im 
Sinne  des  Gesetzentwurfs;  sie  wolle  jedoch  die 
Frage  noch  einmal  gründlich  und  allseitig  prüfen 
lassen.  Das  geschah  durch  eine  dazu  einberufene 
Kommission.    Sie  sprach  sich  nicht  nur  für  Auf- 

hebung der  Koalitionsverbote  aus,  sondern  auch 
gegen  jede  besondere  Bestimmung  für  Koali- 

tionsvergehen, und  hatte  sich  damit  auf  denselben 
Standpunkt  gestellt,  den  1865  die  vom  Landtag 
mit  der  Prüfung  des  Antrags  Schulze-Delitzsch, 
Faucher  usw.  beauftragte  Kommission  einge- 

nommen hatte,  nämlich  den,  daß  Spezialbe- 
stimmungen  gegen  den  Mißbrauch  des  Koali- 

tionsrechts nicht  erforderlich  seien.  Man  dürfe 
eine  bestimmte  Klasse  von  Staatsbürgern  bei  der 
etwaigen  Ueberschreitung  eines  ihnen  zustehen- 

den Rechts  ohne  Not  keinen  Spezialbestim- 
mungen  unterwerfen.  Wenn  die  Regierung  nun 
auch  insoweit  den  Kommissionsbeschlüssen 

folgte,  daß  sie  in  dem  am  10./II.  1866  dem  Land- 
tage vorgelegten  Gesetzentwurf  die  Aufhebung 

der  §§  181  —  183  der  Gewerbeordnung,  der  §§  16 
und  17  des  Berggesetzes  und  des  §  3  des  G.  v. 
.1854  vorsah,  so  beantragte  sie  zugleich  aber  auch, 
trotz  des  gegenteiligen  Votums  der  von  der  Re- 

gierung zusammenberufenen  Kommission,  fol- 
gende Strafvorschrift: 

„Wer  Andere   durch   Anwendung  körper- 
lichen   Zwanges,     durch    Drohungen,     durch 

Ehrverletzung    oder    durch    Verrufserklärung 
bestimmt  oder  zu  bestimmen  sucht,  an  solchen 
Verabredungen  (§  2)  teilzunehmen  oder  ihnen 
Folge    zu    leisten,    oder    wer    Andere    durch 
gleiche  Mittel  hindert  oder  zu  hindern   ver- 

sucht, von  solchen  Verabredungen  zurückzu- 
treten, wird  mit  Gefängnis  bis  zu  drei  Monaten 

bestraft,  sofern  nicht  nach  dem  allgemeinen 

Strafgesetz  eine  härtere  Strafe  eintritt." Der    ausbrechende    Krieg    mit    0 esterreich 
hinderte  die  Verabschiedung  des  Gesetzentwurfs. 

Im    Norddeutschen    Reichstag    beantragten 
dann  Schulze-Delitzsch  und  Genossen  erneut  die 
Aufhebung  aller  Verbote  und  Strafbestimmungen 
gegen  Arbeitgeber  oder  Arbeiter  sämtlicher  Ge- 

werbezweige, einschließlich  der  Landwirtschaft, 
des  Berg-  und  Hüttenbetriebes,  der  Stromschiff- 

fahrt, des  Gesinde-  und  Tagelohndienstes,  wegen 
Verabredungen  und  Vereinigungen  zum  Behuf e 
der    Erlangung   günstiger    Lohn-    und   Arbeits- 

bedingungen,   insbesondere    mittels    Einstellung 
der  Arbeit  oder  Entlassung  der  Arbeiter.   Ebenso 
auch  sollten  diejenigen  Strafbestimmungen  auf- 

gehoben werden,  welche  gegen  die  oben  bezeich- 
neten Arbeiter  wegen  Verletzung  des  Arbeits-  und 

Dienstvertrages   andere   als   die   nach   dem   ge- 
meinen,   an   dem   betreffenden   Orte   geltenden 

Zivilrechte  den  Kontraktbruch  treffende  Folgen 
festsetzten.        Nach    langer    Beratung    wurde 
schließlich     die     Aufhebung     aller     Koalitions- 

verbote und  -Strafbestimmungen  beschlossen,  von 
der  Wirkung  jedoch  die  Seeschiffahrt  und  der 
Gesindedienst  ausgenommen.     Die  Zustimmung 
der  Regierung  blieb   aus,   doch  legte   diese  im 
nächsten  Jahre  (1868)  den  Entwurf  einer   Ge- 

werbeordnung vor,  der  auch  das  Koalitionsrecht 
regeln  wollte.  Der  Entwurf  kam  nicht  als  Ganzes 
zur  Verabschiedung;  er  führte  nach  einem  An- 

trage Becker-Miquel  zu  dem  Not-Gewerbegesetz 
von  1868,  das  sich  nicht  mit  dem  Koalitions- recht befaßte. 

Der  Gewerbeordnungsentwurf  von  1869  suchte 
genau  wie  der  vom  Jahre  zuvor  auch  das  Ko- 

alitionsrecht zu  regeln.     Er  lautete  im  §  168: 
„Verabredungen  unter  Gewerbetreibenden, 

welche  darauf  gerichtet  sind,  ihre  Gehilfen,  Ge- 
sellen oder  Arbeiter  zu  gewissen  Handlungen 
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oder  Zugeständnissen  dadurch  zu  bestimmen, 
daß  sie  die  Arbeit  einstellen  oder  die  ihren  An- 

forderungen nicht  nachgebenden  Gehilfen,  Ge- 
sellen oder  Arbeiter  entlassen  oder  zurück- 

weisen, sind  nichtig. 
Verabredungen  unter  Gehilfen,  Gesellen 

oder  Fabrikarbeitern,  welche  darauf  gerichtet 
sind,  (iewerbetreibende  dadurch  zu  gewissen 
Handlungen  oder  Zugeständnissen  zu  be- 

stimmen, daß  sie  die  Arbeit  einstellen  oder  die- 
Belben  verhindern,  sind  nichtig. 

Diejenigen    Bestimmungen  der  Landesge- 
setze, «reiche  Verabredungen  der  vorbezeich- 

n.  nii  Art    anter  Strafe  stellen,  treten  außer 

Kraft." Diese  Vorschriften  sollten  auch  für  den  Bcrg- 
baü    gelten,    flichl    aber    für   die   anderen,    noch 
um '-r    Koalitionsverboten    Btehenden    Arbeiter- 
Bchichten,    Versuche,  rie  in  den  Schutz  des  Ge- 

setzes einzub  hingt  d  fi  hl     [n  den  Be- 
ratungen kam  dann  der  heutige  §  152  der  GO. 

de,  der  in  d  ordnung  des  Nord- 
&                            v.  21./VI.   L869  and 
der  des  Deutschen   Reiches  die  ürundlago  des 
heutigen  Koalitionsrechta  bildet. 

Sowolil   dieser  Gesetzentwurf,  wie  der  von 
i  ktte  eine  dem   Gesetzentwurf  vi 

gleichlautend  ■•■n  Mißbrauch des    Koalitionsrecht     enl  halten,      Sie   i  I    oben 

wiedergegeben.      Bei    der    9a  I    der    I  - 
macherei  konnten  Bich  nur  Schulze-Delitzsch  und 
Max  Hirsch  gegen  die  in  dieser  Vorschrift  vor- 

me,   <li'-    Kla  Ltze   zwischen   Ar- 
indArb  i  geber  nur  verschärfende  Rechts- 
hheii  wenden.    Lasker  dagegen  sah  in  ihr 

nur    das    „unentbehrliche    Korrelat"    zur    Ko- 
alitionsfreiheit, die  sonst  zum  Vereinigungszwang 

So  ist  dann  auch  §  153  in  die  Gewerbeord- 
nung gekommen. 

Wenn  man  die  Geschichte  des  Koalitions- 
rechts  bis  hierher  überblickt,  kann  man 
sich  des  Eindrucks  nicht  erwehren,  daß  man 
—  von  wirklichen,  nur  sehr  wenigen  Freunden 
desselben  abgesehen  —die  Koalitionsverbote 
nur  aufhob,  weil  sie  einfach  nicht  mehr  auf- 

rechtzuerhalten waren.  Es  geschah  wirk- 
lich nicht  aus  innerer  Ueberzeugung.  Zu 

einer  freien  Auffassung  konnte  man  sich 
nicht  durchringen,  weil  man  in  den  Koali- 

tionen doch  immer  eine  Art  von  Auflehnung 
gegen  die  Staatsgewalt  sah.  Bis  in  die  neueste 
Zeit  hinein  war  es  Grundsatz  der  maß- 

gebenden Faktoren  des  Staates:  „Kriminell 
ist  im  Grunde  die  ganze  Arbeiterbewegung. 
Sie  besteht  aus  lauter  strafwürdigen  Hand- 

lungen" (Löwenfeld).  Von  dieser  Anschau- 
ungsweise ausgehend,  hat  zwar  der  Gesetz- 

geber die  Koalitionsverbote  aufgehoben, 
aber  er  tat  auch  alles,  „um  zu  verhindern, 
daß  die  Arbeiter  von  dem  Mittel,  auf  das 
er  sie  zur  Verbesserung  ihrer  Arbeitsbe- 

dingungen verwies,  wirksamen  Gebrauch 

machen"  (Brentano).  Deshalb  sanktionierte 
er  zunächst  in  Absatz  2  des  §  152,  entgegen 
dem  sonst  im  Recht  geltenden  Grundsatze, 
daß  man  Verträge  halten  muß,  den  Treu- 

bruch gegen  die  Koalition.  Die  Vorschrift 
des  Abs.  2  des  §  152  GO.  nimmt  den  Koali- 

tionen die  Mögbchkeit,  die  nach  dem  gelten- 
den Recht  selbst  jedem  Pfeifenklub  ge- 

geben ist,  disziplinarisch  auf  ihre  Mitglieder 
einzuwirken.  Wie  ein  Hohn  klingt  es, 
wenn  man  die  Versagung  dieses  Rechts 
mit    der    sittlichen    Freiheil    des    Menschen 

dete1).  Während  das  geltende  Recht 
auch  den  nicht  rechtsfähigen  Vereinen  den 
Rechtsschutz  des  Gesellschaftsrechtes  ge- 

währt, wurde  er  den  Koalitionen  nach  §  152 
versagt,  und  die  aus  ihm  erwachsenden 
Verpflichtungen  rechtlich  mit  den,  weil 

unsittlich,  unverbindlichen  Spielschulden*aus 
Glücksspielen  auf  eine  Stufe  gestellt. 

Gerade  dann,  wenn  eine  Koalition  sich 
im  Kampfe  für  die  von  ihr  erstrebten  Ziele 

let,  wenn  sie  ganz  besonders  auf  die 
Solidarität  ihrer  Mitglieder  angewiesen  ist, 
bindert  das  Rechl  sie,  auch  nur  mit  erlaubten 

'.!  teln  auf  ihre  etwa  schwankenden  Mit- 
glieder einzuwirken.      Sie  kann  ihren   Mit- 

ii  —  auch  heute  noch  nicht  — 
durch  recht  liehe  Zwangsmittel,  die  das 

Vereinsrechl  oder  das  Vcrtrags- 
rechl  gewähren,  zur  Erfüllung  der  Koalitions- 

pflichten anhalten  oder  zwingen.  In  der 
Bei  ründung  des  preußischen  Gesetzentwurfs 
von  1860  über  das  freie  Koalitionsrecht  der 
Gewerbe-  und  Landarbeiter  wird  ausdrück 

lieh  gesagt,  „daß  man  den  Koalitionen 
den  rechtlichen  Sehnt/,  entziehen 
müsse,  welcher  angerufen  werden 
möchte,  um  Konventionalstrafen,  die 
für  den  Fall  des  Rücktritts  von  Ver- 

abredungen durch  Vertrag  verein- 
bart sein  möchten,  im  Wege  der 

Klage  beizutreiben".  So  hat  man  den 
Bruch  der  sich  aus  der  Berufsangehörigkeit 

ergebenden  Solidarität  ausdrücklich  sanktio- 
niert, ohne  freilich  verhindern  zu  können, 

daß  im  Rechtsbewußtsein  des  Volkes  ein 

solcher  Treubruch  nach  wie  vor  als  schimpf- 
liche Handlung  angesehen  wird.  Im  ge- 

sunden Rechtsgefühl  der  breiten  Massen 
werden  die  sich  aus  der  Koalition  ergebenden 
Pflichten  genau  so  angesehen,  wie  sie 
Lot  mar  in  selten  schöner  Weise  schildert: 

„Unternehmer  so  gut  wie  Arbeiter,  ja  Alle, 
welche  verbündet  mit  vereinten  Mitteln  ein  einiges 
Ziel  verfolgen,  stimmen  darin  überein,  daß  die 
oberste  Pflicht  der  Vereinsmitglieder  die  Soli- 

darität ist.  Unerläßlich  ist  sie  nicht  sowohl  für 
den  Bestand  überhaupt  des  Vereins,  als  für 
seinen  Bestand  gegenüber  den  ihn  von  außen  be- 

drohenden Mächten.  Gewiß  bedarf  er  für  seinen 
dauerhaften  Bestand  der  inneren  Eintracht  und 
des  Eifers  seiner  Glieder;  aber  hierin  auftretende 
Mängel  können  zeitweise  an  seinem  Marke 
zehren,  ohne  daß  er  daran  zugrunde  geht.     Hin- 

J)  Lasker  bei  der  Beratung  dieser  Vorschrift 
im  Norddeutschen  Reichstag. 
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gegen  beim  feindlichen  Zusammenstoß  mit 
äußeren  Mächten  hängt  seine  Solidität  ganz  und 
gar  von  der  Solidarität  der  Genossen  ab,  ist  deren 
Zusammenhalten  gleichbedeutend  mit  der  Selbst- 

erhaltung eines  Individuums.  Das  kommt  darin 
zum  stärksten  Ausdruck,  daß  der  innere  Zwist  zu 
verstummen  pflegt,  wenn  die  äußere  Gefahr  die 
Existenz  des  Vereins  in  Frage  stellt. 

Diese  nach  der  Volksmoral  für  den  Verein 
als  solchen  geltende  Solidaritätspflicht  wird  ver- 

letzt durch  die  Lässigkeit  in  der  Verteidigung, 
schwerer  noch  durch  Abtrünnigkeit  und  weitaus 
am  schwersten  durch  Verrat.  Der  Verräter,  der 
nicht  bloß  seine  Genossen  im  Stich  läßt,  sondern 
sie  täuscht  und  ihr  Wohl  dem  Gegner  preisgibt, 
der  Verräter,  der  seinen  Beistand  den  Gefährten 
entzieht  und  dem  Feinde  angedeihen  läßt,  ist 
seit  Ephialtes  und  Judas  überall  und  immerdar 
gebrandmarkt  worden.  Und  nichts  beleuchtet 
mehr  die  Neutralität  dieses  Moralverdikts  als  das 
bekannte  Wort:  „Man  liebt  den  Verrat  und  ver- 

achtet den  Verräter."  Denn  es  macht  deutlich, 
daß  selbst  der  Vorteil,  den  durch  den  Verrat  der 
Feind  gewinnt,  diesen  nicht  bestimmt,  im  Ur- 

heber des  Verrates  den  Verräter  zu  vergessen  — 
er  kann  ihm  Dank,  nicht  aber  Achtung  zuwenden. 
Vielmehr  ist  der  Verrat  etwas  Schimpfliches  auch 
in  den  Augen  dessen,  dem  er  nützt"  (Quelle  12). 

Wie  hier,  so  wird  allseits  der  Abfall  von 
der  Koalition  als  eine  sittlich  verwerfliche 
Handlung  angesehen.  Die  Versagung  des 
rechtlichen  Zwanges  einer  solchen  Unsitt- 
lichkeit  gegenüber  verstößt  daher  gegen  die 
Erfüllung  eines  sittlichen  Gebotes,  um  so 
mehr,  als  die  Anwendung  dieses  Zwanges 
auch  mit  den  Mitteln  der  im  §  153  verpönten 
Verrufserklärung  in  den  staatlich  organi- 

sierten Berufsvertretungen  ausdrücklich  ge- 
stattet ist. 

Wenn  die  Vorschrift  des  §  152  Abs.  2 
in  etwas  erträglich  wurde,  so  durch  die  Tat- 

sache, daß  sie  auch  den  Arbeitgeberver- 
bänden die  Möglichkeit  nahm,  ihre  Mit- 

glieder durch  Konventionalstrafen  und  ähn- 
liche Maßnahmen  zu  binden.  Freilich  hat 

das  nicht  hindern  können,  daß  die  von  dem 
Kecht  des  Rücktritts  nach  Abs.  2  des  §  152 
GO.  Gebrauch  machenden  Mitglieder  der 
Unternehmerorganisationen  auch  mit  den 
nach  §  153  GO.  verbotenen  Mitteln  bekämpft 
wurden,  ohne  daß  kaum,  als  in  Ausnahme- 

fällen, dagegen  die  Staatsanwaltschaft  ein- 
geschritten wäre. 

Bei  dieser  Sachlage  kann  es 
keinem  Zweifel  unterliegen,  daß  zur 
Schaffung  eines  freien  Koalitions- 

rechts auch  die  Beseitigung  der 
Vorschrift  des  Abs.  2  des  §  152  ge- 

hört. — 
Der  Gesetzgeber  glaubte  jedoch  auch 

weiter  einen  Schutz  gegen  den  Mißbrauch 
der  Koalitionsfreiheit  nötig  zu  haben,  und 
so  schuf  er  das  „unentbehrliche  Korrelat" 
des  §  153.  Man  meinte,  die  Willensfreiheit 
der  Arbeitsgenossen,  welche  an  einer  Ver- 

abredung nicht  teilnehmen  können,  durch 

besondere  Vorschriften  schützen  zu  müssen. 
Die  Mittel  des  Allgemeinen  Strafrechtes 
schienen  dem  Gesetzgeber  unzulänglich,  da 
sie  gerade  das  Mittel  nicht  träfen,  welches 
als  Zwangsmittel  die  größte  Wirksamkeit 
habe,  die  Verrufserklärungen,  da  sie  die 
Verfolgung  von  Ehrverletzungen  der  öffent- 

lichen Anklage  in  der  Regel  entziehen. 
Wenn  auch  das  Gesetz  nicht  garantieren 
könnte,  daß  in  jedem  einzelnen  Falle  eine 
Bestrafung  eintrete,  so  treffe  die  Vorschrift 
des  5  153  doch  die  wesentlichsten  der  Mittel, 
durch  welche  ein  als  Zwang  wirkender 
Einfluß  ausgeübt  werden  könne,  und  ge- 

währe zum  wenigsten  denjenigen,  zu  deren 
Schutz  es  bestimmt  sei,  einen  moralischen 
Halt  gegen  die  Bedrängnis,  welche  ihnen 
durch  den  Druck  der  Koalitionsgenossen  er- 

wachsen könnte.  So  war  mit  §  153  ein 
neues  Ausnahmerecht  geschaffen  worden, 
das  eine  Handlung  um  deswillen, 
weil  sie  von  gewerblichen  Arbeitern 
zum  Zwecke  der  Verbesserung  ihrer 
Lebenshaltung  vorgenommen  wird, 
zu  einem  strafbaren,  oder  doch 
schwerer  strafbareren  Vergehen  ge- 

stempelt, als  es  der  Fall  sein  würde, 
wenn  diese  Handlung  zu  irgend- 

einem anderen  Zwecke  begangen 
wäre. 

Das  Kampfmittel  der  Verrufserklärung 
z.  B.,  dessen  Anwendung  für  die  Erlangung 
günstiger  Lohn-  und  Arbeitsbedingungen 
den  gewerblichen  Arbeitern  nach  §  153  GO. 
versagt  und  mit  Strafe  bedroht  ist,  wird  in 
allen  anderen  Gesellschaftsschichten  er- 

laubterweise gebraucht,  ja  in  staatlich  orga- 
nisierten Berufsvertretungen  als  Rechts- 
maßnahme ausdrücklich  gestattet. 

Nach  dem  geltenden  Recht  ist  eine  zur 
Wahrung  berechtigter  Interessen  ausge- 

sprochene Beleidigung  straflos.  Macht  sich 
ein  Arbeiter  bei  der  Wahrnehmung  seiner 
berechtigten  Interessen,  nämlich  bei  der  Er- 

zielung einer  besseren  Lebenshaltung,  einer 
solchen  schuldig,  gerade  dann  wird  sie 
zu  einer  strafbaren  Handlung. 

Nach  §  240  des  Strafgesetzbuches  ist 
nur  die  Drohung  mit  einem  Verbrechen 
oder  Vergehen  mit  Strafe  bedroht,  nach 
§  153  jede  einfache  Drohung. 

Das  hier  anhebende  Kapitel  einer  die 
Arbeiterschaft  aufs  äußerste  erbitternden 

Rechtsprechung  ist  in  den  nächsten  Ab- schnitten kurz  erörtert. 

5.  Kritik  des  bisherigen  Koalitions- 
rechts. Es  dürfte  nicht  notwendig  er- 

scheinen, darzutun,  daß  die  formelle  Gleich- 
stellung der  Unternehmer  und  Arbeiter  in 

den  bisher  besprochenen  Koalitionsvor- 
schriften wirklich  nur  ein  Dekorum  war, 

das  über  die  tatsächliche  Ungleichheit  in 
der  Behandlung  dieser  beiden  Parteien  nicht 
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hinwegtäuschen  konnte.  Diese  ungleiche 
Behandlung  war  nicht  nur  bei  der  Recht- 

sprechung zu  verzeichnen,  die  an  sich  genau 
gleiche  Delikte  vielfach  ganz  anders  wende, 
sondern  ergab  sich  auch  durch  die  Tatsache, 
daß  die  Koalitionswerbuntj  nur  mii  den 
nicht  durch  §  153  GO.  verbotenen  Mitteln 

g  war.  die  hier  verbotenen  Mittel 
jedoch  zur  Koalitionsverhinderung  un- 

gestraft angewandt  werden  konnten,  und 
diese  Ungleichheil  wurde  mit,  man  muß 
sagen,  fast  zynischer  Offenheit  den  Arbeitern 
ins  Gesicht  gerufen.  Die  Deutsche  Arbeit- 
geberzeitung  schrieb  ■/..  B.  am  14./VII.  1907: 
„Man  kann  nichl  oft  genug  wieder- 

holen, daß  es  erlaubt  ist,  Arbeiter 
zum  Austritt  aus  der  Organisation 
zu  zwing 
l  I  □  auch 

bei    voll-: er  rechtlicher    *.:  ag   be- 
nn   das    Koalitioi   rechl    ist    für 

den  Ui  i  nur  ein  Mittel  der  Macht- 
erweiterung, für  den  Arbeiter  jedoch  ein 

Stück  pei  önlicher  Freiheit.  Daß  die  Ko- 
alii  ioi  i  n  für  den  Arbeiter  ei]  en  ungleich 
größeren  Werl  als  für  den  Unternehmer 

.  i  :  ]..  iii  jemals  begriffen  wordei  . 
Der  Kampf  lim  das  Koali  ioi  rechl  wird 

bei  der  eme     !'  Ai  beit  ivertraj  ei , 
den  Unterm  ledi{  lieh  materieller  li  - 

.  bei  der  anderen  aber  um 

ungleich  höherer  Interessen  willen  geführt. 
Kür  den  Arbeiter  handelt  es  sich  in  den 

Kämpfen  um  das  Koalitionsrecht  um  das 
Maß  persönlicher  Freiheit,  das  in  Frage 
kommt.  Der  inhaltliche  Wert  des  Koalilions- 
rechts  ist  für  Unternehmer  und  Arbeiter 
doch  gar  zu  verschieden.  Für  den  sozial 

abhängigen  Arbeiter  wirkt  eine  Beschrän- 
kung der  Koalitionsfreiheit  mit  Rücksicht 

auf  die  Untrennbarkeit  der  Ware  Arbeits- 
kraft von  der  Person  ihrcj  Eigentümers 

stets  im  Sinne  einer  Beschränkung  der 
persönlichen  Freiheit;  nicht  dagegen  beim 
Arbeitgeber.  Seine  persönliche  Freiheit 
wird  durch  die  Gestaltung  des  Koalitions- 

rechtes nicht  beeinflußt,  lediglich  seine 
materiellen  Interessen  können  davon  be- 

troffen werden.  In  der  modernen  Wirtschaft 

mit  ihrer  Zusammenballung  großer  Arbeiter- 
massen in  relativ  wenigen  Betrieben  wird  für 

den  Arbeiter  erst  durch  die  Koalition  die 

rechtliche  Gleichstellung  mit  dem  Arbeit- 
geber beim  Abschluß  des  Arbeitsvertrages 

zu  einer  tatsächlichen.  Der  Arbeiter 
kann  seine  Ware  —  die  Arbeitskraft  —  nicht 
auf  Lager  legen .  Er  muß  sie,  will  er  existieren, 
sofort  verwerten.  Das  benachteiligt  ihn  dem 
Arbeitgeber  gegenüber.  Will  er  dem  Unter- 

nehmer bei  der  Gestaltung  der  Arbeits- 
bedingungen gleichberechtigt  gegenüber- 

treten, wird  die  Koalition  für  ihn  zu  einer 
Notwendigkeit.     Für  den  Unternehmer  ist 

sie  keine  Lebensnotwendigkeit;  ihm  ist  sie 
nur  ein  willkommenes  Mittel  der  Macht- 

erweiterung. Er  kann  mit  ihr  seine  an  sich 

schon  gegebene  wirtschaftliche  Ueberlegen- 
heit  gegenüber  den  Arbeitern  noch  mehr 
Stabilisieren.  Auch  bei  formaler  Gleich- 

stellunghat er  stets  die  vorteilhaft  ere  Stellung. 
Daher  kann  auch  bei  gleichen  Strafbestim- 

i  gegen  formell  ähnliche,  inhaltlich 
jedoch  verschiedene  Handlungen  nicht  von 
eiDer  gleichen  Behandlunj  der  Arbeiter 
und  Arbeitgeber  gesprochen  werden.  Die 
ersteren  sind  dabei  tatsächlich  immer  un- 

günstiger  gestellt. 
6.  Neuere  Versuche  einer  Verschlechterung 

des  Koalitionsrechts.  Die  Versuche  einer  Ver- 
schlechterung des  eben  erst  geschaffenen  Ko- 

alitionsrechti  i  tzten  schon  recht  baldein.  Bereits 
1873  brachte  die  Regierung,  durch  Eingaben  aus 
Unternehmerkreisen  dazu  veranlaßt,  eine  No- 

velle zur  Gewerbeordnung  ein.  die  einmal  den 
Kontrakt bnich  der  Arbeiter  betraf,  dann  aber 
:t ■  1 1 - 1 1  den  §  153  GO.  wesentlich  erweitern  wollte. 
Er  sollte  lauten 

„Wer  andere  durch  Anwendung  körper- 
lichen Zwanges,  durch  Drohungen,  durch  Ehr- 

verlust, durch  Verrufserklärung,  durch  Be- 
bjnderung  in  dem  rechtsmäßigenGebrauchevon 
Kleid  ii,  Werkzeugen  oder  Geräten 
oder  durch  andereMittel,  welche  einen  Willens- 

zwang auszuüben  geeignet  sind,  bestimmt  oder 
ZU    bestimmen    versucht,    an    Verabredungen, 
welche  auf  Entlassung  der  Arbeiter  oder  Ein- 

stellung der  Arbeit  gerichtet  sind,  teilzunehmen 
oder  ihnen  Folge  zu  leisten,  oder  andere  durch 
gleiche  Mittel  hindert  oder  zu  hindern  versucht, 
von    solchen    Verabredungen    zurückzutreten, 
wird  mit  Gefängnis  bis  zu  sechs  Monaten  be- 

straft, sofern  nach  dem  Strafgesetzbuche  nicht 

eine  härtere  Strafe  eintritt." 
Da  der  Entwurf  1873  nicht  erledigt  wurde, 

wurde  er  im  nächsten  Jahre  wieder  von  der  Re- 
gierung eingebracht,  jedoch  abgelehnt.  Die  Kom- 

mission, die  ihn  zu  beraten  hatte,  war  zu  dem 
Ergebnis  gekommen,  daß  man  die  soziale  Gefahr 
sicherlich  nicht  beheben  werde,  wenn  für  einen 
Teil  der  Bevölkerung  etwas  für  strafbar  erklärt 
werde,  was  für  einen  anderen  straflos  bleibe. 

Gesetzgeberische  Versuche  einer  Verschlech- 
terung eines  Koalitionsrechtes  unterblieben  dann 

zunächst,  da  man  mit  dem  inzwischen  erlassenen 
Sozialistengesetz  hoffte,  den  Koalitionen  ent- 

gegentreten zu  können.  So  ausgiebig  es  versucht 
wurde,  zeigte  es  sich  sehr  bald,  daß  die  Koali- 

tionen, und  zwar  namentlich  seit  der  Mitte  der 
achtziger  Jahre,  dennoch  ein  reges  Leben  zeigten. 
So  versuchte  man  denn  durch  Verwaltungsmaß- 

nahmen gegen  sie  anzugehen.  In  erster  Linie  ist 
da  der  Puttkammersche  Streikerlaß  v. 
ll./VIII.  1886  zu  nennen.  Er  wandte  sich  an  die 
Verwaltungsbehörden  mit  der  Aufforderung, 

energischer  gegen  die  Gewerkschaften  und  na- 
mentlich gegen  die  Arbeiterführer  vorzugehen. 

Es  wird  in  ihm  darauf  hingewiesen,  daß  in  der 
Mitte  zwischen  den  nach  den  Strafgesetzen  zu 
ahndenden  Delikten  und  der  erlaubten  Ausübung 
des  Koalitionsrechts  auch  solche  lägen,  die,  ohne 
gerade  mit  Notwendigkeit  unter  den  Begriff  von 
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Straftaten  zu  fallen,  doch  den  Charakter  der 
widerrechtlichen  Gewaltsamkeit  in  dem  Grade 
an  sich  trügen,  daß  die  Polizei  vollen  Anlaß  und 
Beruf  habe,  sich  ihnen  tatsächlich  entgegenzu- 

stellen. Namentlich  kämen  in  dieser  Beziehung 
in  Betracht  die  bei  Arbeitseinstellungen  auf 
seiten  der  Arbeiter  häufig  hervortretenden  Be- 

strebungen, den  Arbeitgebern  die  Aufnahme  und 
Durchhaltung  des  Kampfes  dadurch  unmöglich 
zu  machen,  daß  durch  alle  Mittel  der  Ueber- 
redung  und  unter  Umständen  sogar  der  Ein- 

schüchterung versucht  werde,  solche  Arbeiter, 
welche  als  Ersatz  für  die  durch  die  Arbeitsein- 

stellung entstandenen  Lücken  einzutreten  bereit 
seien,  von  der  Einhaltung  ihrer  freiwillig  einge- 

gangenen vertragsmäßigen  Verpflichtungen  ab- 
zuhalten. Dagegen  müsse  angegangen  werden. 

Aber  auch  die  Bestrebungen,  die  den  Lohnkampf 
nicht  als  Mittel  zur  Erreichung  z.  B.  einer  Lohn- 

erhöhung, oder  Verkürzung  der  Arbeitszeit  be- 
nutzten, sondern  ihn  zum  Selbstzweck  machten, 

müssen  bekämpft  weiden.  Wo  der  kleine  Be- 
lagerungszustand auf  Grund  des  Sozialisten- 

gesetzes bestehe,  müsse  von  den  daraus  für  die 
Behörden  gegebenen  Befugnissen  auch  gegen 
Führer  von  Streikbewegungen  Gebrauch  ge- 

macht werden,  sobald  die  Behörde  die  Ueber- 
zeugung  gewonnen  habe,  daß  von  diesen  Per- 

sonen eine  Gefährdung  der  öffentlichen  Sicher- 
heit oder  Ordnung  zu  besorgen  sei. 

Der  Erlaß  fand  willige  Befolgung.  Die  Zahl 
der  Arbeiter,  die  durch  seine  Anwendung  um  die 
wirtschaftliche  Existenz  und  ins  Gefängnis 
kamen,  sind  nicht  zu  zählen.  Und  doch  konnte 
er  es  nicht  hindern,  daß  sich  die  Koalitionen 
gerade  Ende  der  achtziger  Jahre  ganz  außer- 

ordentlich entwickelten.  Die  wirtschaftlichen 
Verhältnisse  zwangen  eben  die  Arbeiter,  die  sich 
über  die  Möglichkeiten  einer  Verbesserung  ihrer 
Lage  klar  geworden  waren,  zum  Anschluß  und 
Ausbau  der  Koalitionen.  Nach  dem  Fall  des 

Sozialistengesetzes  war  die  Zahl  der  gewerk- 
schaftlich organisierten  Arbeiter  auf  über  300000 

gestiegen.  Vielleicht  war  es  gerade  diese  Tat- 
sache, die  dann  1891  die  Reichsregierung  ver- 

anlaßte,  abermals  eine  Verschärfung  des  §  153 
GO.  zu  versuchen.  Sie  schlug  folgende  Fassung 
für  ihn  vor: 

„Wer  es  unternimmt,  durch  Anwendung 
körperlichen  Zwanges,  durch  Drohungen,  durch 
Ehrverletzungen  oder  durch  Verrufserklärung 
1.  Arbeiter  oder  Arbeitgeber  zur  Teilnahme  an 

Verabredungen  der  im  §  152  bezeichneten 
Art  zu  bestimmen  oder  am  Rücktritt  von 
solchen  Verabredungen  zu  hindern, 

2.  Arbeiter  zur  Einstellung  der  Arbeit  zu  be- 
stimmen oder  an  der  Fortsetzung  oder  An- 

nahme der  Arbeit  zu  hindern, 
3.  Arbeitgeber  zur  Entlassung  von  Arbeitern 

zu  bestimmen  oder  an  der  Annahme  von 
Arbeitern  zu  hindern, 

wird  mit  Gefängnis  nicht  unter  einem  Monat 
bestraft.  Ist  die  Handlung  gewohnheitsmäßig 
begangen,  so  tritt  Gefängnis  nicht  unter  einem 
Jahr  ein. 

Die  gleichen  Strafvorschriften  finden  auf 
denjenigen  Anwendung,  welcher  Arbeiter  zur 
widerrechtlichen  Einstellung  der  Arbeit  oder 
Arbeitgeber  zur  widerrechtlichen  Entlassung 
von  Arbeitern  öffentlich  auffordert." 

Auch  dieser  Versuch  schlug  fehl. 

Von  den  weiteren  Versuchen  einer  Ver- 
schlechterung des  Koalitionsrechts  ist  dann  der 

durch  die  sog.  Zuchthausvorlage  (Entwurf  eines 
Gesetzes  zum  Schutze  des  gewerblichen  Arbeits- 

verhältnisses) vom  Jahre  1899  erstrebte  zu  er- 
wähnen. 

Fast  jede  Ausübung  des  Koalitionsrechts  der 
Arbeiter  wäre  unterbunden  gewesen,  wenn  dieser 
Entwurf  Gesetz  geworden  wäre.  Die  in  ihm  vor- 

gesehene formale  Gleichstellung  von  Arbeitern 
und  Arbeitgebern  mußte,  gerade  nach  den  Er- 

fahrungen dieser  Zeit,  bei  den  Arbeitern  beson- 
ders erbitternd  wirken,  als  die  bisherige  Rechts- 

sprechung dargetan  hatte,  daß  sie  nur  den  Ar- 
beiter, niemals  aber  einen  Arbeitgeber  zu  fassen 

wußte,  wenn  es  sich  um  irgendein  Koalitions- 
delikt handelte. 

Es  blieb  auch  bei  diesem  Versuch ;  er  hat  heute 
nur  noch  ein  kultur-historisches  Interesse. 

Während  die  Tendenz  des  eben  besprochenen 
Gesetzentwurfes  sicher  auf  eine  bewußte  Be- 

schränkung des  Koalitionsrechts  hinausging, 
war  es  bei  dem  im  Jahre  1909  der  Oeffentlichkeit 
unterbreiteten  Vorentwurf  eines  neuen  deutschen 

Strafgesetzbuches  die  Formulierung  verschie- 
dener Strafparagraphen,  die  eine  erhebliche  Be- 

einträchtigung des  Koalitionsrechts  zur  Folge 
gehabt  haben  würde.  Ob  aus  den  Zeitverhält- 

nissen heraus  die  Annahme  berechtigt  ist,  daß 
auch  hier  eine  bewußte  Tendenz  obwaltete,  sei 
nicht  untersucht.  Die  Wirkung  der  gewählten 
Wortfassung  wäre  jedenfalls  eine  für  die  Ar- 

beiterkoalitionen sehr  verhängnisvolle  gewesen. 
Nach  dem  geltenden  §  240  des  StGB,  wird 

unter  anderem  die  Bedrohung  mit  einem  Ver- 
brechen oder  Vergehen  wegen  Nötigung  bestraft. 

Der  Vorentwurf  wollte  jede  in  rechtswidriger 
Absicht  erfolgte  Drohung  mit  Strafe  belegen. 
Nach  der  bei  der  Erörterung  der  Erpressung  im 
nächsten  Abschnitt  erwähnten  Darlegung  der 
Tatbestandsmerkmale  der  Rechtswidrigkeit  und 
der  Drohung  würde  bei  der  vorgeschlagenen 
Fassung  der  Begriff  der  Nötigung  gegeben  sein, 
wenn  ein  Arbeiter  zu  seinem  Arbeitgeber  nur 
gesagt  hätte:  „Nehmen^Sie  die  beabsichtigten 

Lohnabzüge  vor,  werden  wir  streiken." Weiter  auch  sollte  die  Störung  des  Friedens 
eines  anderen  durch  gefährliche  Drohung  unter 
Strafe  gestellt  werden.  In  wie  vielen  Fällen  würde 
nicht  die  Ankündigung  eines  Streiks  für  den  Fall 
der  Nichtbewilligung  der  gestellten  Forderung 
seitens  eines  Gewerkschaftsbeamten,  die  Tat- 

bestandsmerkmale der  Bedrohung  erfüllt  haben? 
Nach  dem  geltenden  Strafrecht  wird  die 

Störung  des  öffentlichen  Friedens  durch  An- 
drohung eines  gemeingefährlichen  Ver- 
brechens bestraft.  Der  Vorentwurf  wollte  schon 

eine  Störung  des  öffentlichen  Friedens  durch 
gemeingefährliche  Drohung  bestrafen.  Da- 

mit sollten  Drohungen  getroffen  werden,  die  nicht 
den  Tatbestand  eines  bestimmten  Verbrechens, 
selbst  nicht  denjenigen  eines  bestimmten  Ver- 

gehens in  Aussicht  stellten,  aber  doch  für  die 
Allgemeinheit  höchst  beunruhigend  sein  könnten. 
Die  Ankündigung  eines  größeren  Streiks  für  den 
Fall  der  Nichtbewilligung  höherer  Lohnforde- 

rungen würde  somit  die  Tatbestandsmerkmale 
der  neuen  Fassung  erfüllt  haben. 

Bewußt  sollte  auch  das  Koalitionsrecht  der  in 
den  sog.  gemeinnötigen  Betrieben  Beschäftigten 
beeinträchtigt  werden,  denn  der  Streik  in  diesen 
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Betrieben  wurde  mit  Gefängnis  bis  zu  drei 
Jahren  oder  mit  Haft,  bei  mildernden  Um- 

ständen mit  Geldstrafe  bis  zu  1000  M.  bedroht. 
Damit  wäre  ein  neues,  dem  bisherigen  deutschen 
Recht  unbekanntes  Verbrechen  geschaffen 
Worden.  Eine  Vorschrift  seiner  Art  würde  den 
§  152  der  GO.  für  viele  Arbeiter  aufgehoben 
haben. 

Die  zahlreichen,  bis  in  die  letzten  Jahre  vor 
dem  Kriege  bestehenden  Anregungen  namentlich 
von  Unternehmerseite,  entweder  die  Vorschriften 
des  §  153  oder  das  allgemeine  Recht  zu  ver- 

schärfen, das  Streikpostenstehen  zu  verbieten, 
usw.  seien  hier  ebenso  übergangen,  wie  die  in 
verschiedenen  einzelstaatlichen  Parlamenten  ge- 
Btellten  Anträge  dieser  Art.  Nur  zur  Kenn- 

zeichnung des  in  manchen  Kreisen  der  deutschen 
Bevölkerung  lebenden   G  i   darauf  hin- 

i     daß   sich    Doch   am   6./II.    IUI  4   der 

!•   Reichstag  mit  einem   Antrag   zu   he- 

ilen  Herrn   Reichskanzler  zn  ersuchen,  noch 
vor    der    in    Au 
Ki  .  ision    des    R  b  ichea    einen 
Gesetzentwurf  vm     '  durch  welchen  ein 
wirk  fczlicher  Schutz  gegen  den  zu- 

nehmenden Mißbrauch  des  Koalitionsrechts 

geschaffen,  dem  immer  schärfer  ausgeübten 
Tei rorismus  gegenübei  ai :>  >itf  willigen  Ar- 

beitern entschieden  entgegengetreten,  insbe- 
sondi  re  aber  das  Sti  neu  verboten 
wird! 

Auf  die  wesentliche  Beschränkung  des  Ko- 
alitionsrechts  durch  die  früheren  oinzelstaatlichen 
Vereinsgesetze  and  des  späteren  Rcichsvereins- 
gesetzes  sei  hier  nicht  eingegangen.  Die  Drang- 

salierungen durch  Versammlungsanmeldung, 
Versammlungsüberwachung,  Einreichung  der 
Mitgliederlisten,  Verbot,  mit  anderen  Vereinen 
in  Verbindung  zu  treten,  bilden  ein  dunkles 
Kapitel  deutscher  Verwaltungs-  und  Justiz- 

praxis in  der  Geschichte  des  Koalitionsrechts. 
Und  ebenso  die  Anwendung  des  Preßgesetzes 
(Plakatparagraph),  die  Verbote  des  Streik- 

postenstehens, die  Versuche,  die  gewerkschaft- 
lichen Koalitionen  als  Versicherungsanstalten  der 

Staatsaufsicht  zu  unterstellen,  oder  ihnen  die 
jugendlichen  Mitglieder  ZU  nehmen.  Es  ist  leider 
eine  Tatsache,  daß  seit  der  Aufhebung  der 
früheren  Koalitionsverbote  durch  die  Gewerbe- 

ordnung von  1689  die  Koalitionen  auf  Grund 
des  §  153  GO.  und  zahlreicher  anderer,  aus  den 
verschiedensten  Gesetzen  zusammengesuchten 
und  oft  gewaltsam  interpretierten  Vorschriften 
viel  schlimmer  drangsaliert  worden  sind,  als  es 
auf  Grund  der  früheren  Gesetze  jemals  geschah. 
Es  kommt  eben  nicht  nur  auf  den  Wortlaut 
einer  gesetzlichen  Bestimmung  an,  sondern  auf 
den  Geist,  in  dem  sie  gehandhabt  wird.  Ge- 

rade der  gegen  die  Koalitionen  gewandte  Geist 
hat  zu  einer  Erbitterung  der  Arbeiter  und  zu 
einer  Zerklüftung  der  Volksgemeinschaft  geführt, 
deren  Ursachen  man  kennen  muß,  um  sie  zu  ver- 

stehen. Die  Praxis  der  deutschen  Behörden  und 
Gerichte  war  hier  sowohl,  wie  namentlich  der 
letzteren  auf  noch  zu  erwähnendem  Gebiete, 
keine  solche,  daß  man  das  hier  nur  eben  ange- 

deutete Kapitel  als  ein  Ruhmesblatt  der  deut- 
schen Verwaltung  und  Rechtsprechung  ansehen 

kann. 

Alle  die  oben  geschilderten  Versuche 
liegen  hinter  uns.  Es  ist  heute  nicht  damit 
zu  rechnen,  daß  solche  Vorschläge  jemals 
wiederkehren.  Die  soziale  Kraft  der  Organi- 

sationsidee hat  sich  zu  durchschlagend  er- 
wiesen. Schon  während  des  Krieges  mußte 

die  alte"  Kegierung  zugeben,  daß  die  Ge- werkschafterj  ein  unentbehrliches  Glied 
unseres  Wirtschaftslebens  geworden  waren 
und  das  ist  heute  in  noch  viel  höherem  Maße 
der  Fall.  Darum  werden  wir  eine  völlig 
freie  Ausgestaltung  des  Koalitionsrechts  und 
eine  Beseitigung  der  noch  vorhandenen 
Beschränkungen  desselben  erleben.  Und 
diese  Beschränkungen  sind  größer  als  es 
im  ersten  Augenblick  erscheint. 

7.  Der  gegenwärtige  Rechtszustand. 
Es  ist  schon  oben  betont  worden,  daß  mit 
der  B1  der  alten  Koalitionsverbote 

lediglich  die  Duldung  der  Koalitionen  aus- 
gesprochen,  der  staatliche  Schutz  ihnenjedoch 
ausdrücklich  vorenthalten  war.  Daraus 

ich  auch  das  Fehlen  eines  Schutzes 
den  Zwang  zum  koalitionswidrigen 

Verhalten  oder  zum  Austritl  aus  der  Ko- 
Deshalb  hat  die  Rechtsprechung 

z.  B.  eine  Vereinbarung  sofortiger  Entlassung 
eines  Arbeiters  für  (]n\  Fall  des  Beitritts 
zu  einer  Koalition  für  rechtlich  zulässig 
erachte).  Der  ausdrückliche  Hinweis  der 
Deutschen  Arbeitgeberzeitung,  daß  der 
Zwang  gegen  die  Arbeiter  zum  Austritt  aus 
den  Koahtionerj  zulässig  sei,  ist  oben  schon 
vermerkt  worden. 

Die  Organisationen  in  den  Gewerbe- 
zweigen, für  die  die  Gewerbeordnung  nicht 

gilt  und  daher  auch  die  Vorschriften  des 

§  152  Abs.  2  und  §  153  keine  Anwendung 
finden,  z.  B.  die  des  Versicherungsgewerbes, 
der  Rechtsanwälte  und  Notare  usw.,  konnten 
den  Schutz  des  allgemeinen  Vertragsrechts, 
also  den  von  jedem  Kegelklub  in  seinen 
Satzungen  vertragsmäßig  aufzurichtenden 
Schutz,  für  sich  in  Anspruch  nehmen. 
Sie  konnten  den  Austritt  der  Mitglieder 
z.  B.  von  einer  Kündigung  abhängig  machen 
oder  ihren  Mitgliedern  für  die  Erfüllung  der 

Koalitionspflichten  sonstige  Vorschriften  dik- 
tieren. Zu  Lohnkämpfen  waren  die  für  die 

geduldeten  Koalitionen  in  §  153  verbotenen 
Handlungen  zulässig.  Sie  konnten  also  auch 
mit  den  Mitteln  des  Appells  an  die  Solidarität 
arbeiten,  ohne  befürchten  zu  müssen,  in 
den  Fußangeln  des  §  153  hängen  zu  bleiben. 
Dieser  rechtliche  Unterschied  zwischen  den 
geduldeten  und  den  freien  Koalitionen 
ist  freilich,  soweit  die  Arbeitnehmer  in 
Betracht  kommen,  nur  wenig  bekannt  ge- 

worden, doch  gebietet  es  die  Wahrheit,  ihn 
hier  zu  betonen. 

Die  praktische  Bedeutung  dieses  Unter- 
schiedes zwischen  freien  und  geduldeten 

Koalitionen  ist  trotz  der  relativ  nur  geringen 
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Personengruppen  der  freien  Koalitionen  nicht 
so  gering  zu  bewerten.  Er  wird  aus  den 
beiden  nachfolgenden  Urteilen,  deren  erstes 
ein  Mitglied  einer  freien  und  das  zweite 

Mitglieder  einer  geduldeten  Koalition  be- 
trifft, scharf  ersichtlich: 

„Mehr  als  20  während  eines  Streiks  der 
Kölner  Aerzte  in  den  Dienst  der  dortigen  Orts- 

krankenkasse eingetretenen  Aerzte  klagten  gegen 
einen  Kölner  Kollegen,  der  die  Zuziehenden  in 
einer  öffentlichen  Versammlung  als  Streik- 

brecher bezeichnet  hatte,  wegen  Beleidigung. 
Der  Arzt  wurde  freigesprochen,  weil  er  in  Wahr- 

nehmung berechtigter  Interessen  gehandelt  habe" (Soziale  Praxis,  Bd.  XVIII  Nr.  33). 
„Das  Oberlandesgericht  Leipzig  hat  die  Re- 

vision von  Arbeitern,  die  wegen  des  Wortes 
Streikbrecher  verurteilt  waren,  mit  folgender 

Begründung  zurückgewiesen:  „Streikbrecher" ist  kein  technischer  Ausdruck.  Man  versteht 
darunter  nicht  nur  einen  NichtStreikenden  im 
reinen  Gegensatz  zu  den  Streikenden,  sondern 
eine  Person,  die  in  treuloser,  unkameradschaft- 

licher Weise  den  Bestrebungen  der  Streikenden 
entgegenarbeitet.  Der  Schutz  des  §  193  wird 
daher  versagt"  (Soziale  Praxis,  Bd.  XVI  Nr.  38). 

Heute  freilich,  nach  dem  Fall  des  §  153 
GO.  kommt  dieser  Unterschied  nicht  mehr 
in  Betracht.  Durch  G.  v.  25./V.  1918  ist 
§  153  aufgehoben.  Die  Erfahrungen  des 
Krieges  haben  dem  Gesetzgeber  gezeigt, 
daß  diese  Ausnahmevorschrift  nicht  aufrecht- 

zuerhalten war.  Mit  dem  Fall  des  §  153 
GO.  ist  eine  Fülle  zahlreicher,  die  Arbeiter- 

schaft erbitternden  Straffälle  verschlossen 
worden.  Und  so  steht  seit  Beseitigung 
des  §  153  auch  der  gewerkschaftliche  Kampf 
an  sich  unter  den  das  ganze  öffentliche 
Leben  regelnden  allgemeinen  Rechtsnormen. 
Von  einem  freien  Koalitionsrecht 
kann  jedoch  auch  heute  noch  nicht- 
gesprochen  werden;  denn  die  Anwendung 
der  im  persönlichen  und  geschäftlichen 
Verkehr  allgemein  üblichen  Mittel  ist  dem 
Arbeiter  bei  Ausübung  des  Koalitionsrechts, 
namentlich  durch  die  Rechtsprechung,  noch 
immer  verwehrt.  Den  hier  in  Betracht 
kommenden  Rechtszustand  hat  die  Auf- 

hebung des  §  153  nicht  beeinflußt,  da  er 
nicht  dem  §  153  entsprang,  sondern  aus  der 
Fassung  des  allgemeinen  Strafgesetzbuches 
bzw.  der  Auslegung  des  Wortlauts  dieser 
Fassung  durch  die  Rechtsprechung.  In 
erster  Linie  ist  hier  §  253  des  Strafgesetz- 

buches zu  erwähnen.  Er  behandelt  das 
infamierende  Delikt  der  Erpressung.  So 
unglaublich  es  klingt:  Vielfach  ist  die 
Androhung  eines  Streiks  als  Erpressung 
angesehen  worden  und  kann  auch  heute 
immer  noch  als  Erpressung  angesehen 
werden.  Nicht  in  der  Ausübung  des 
Streiks  ist  eine  Erpressung  erblickt  worden. 
Seiner  Anwendung  stand  seit  Aufhebung 
der  Koalitionsverbote  keine  strafgesetzliche 
Bestimmung  entgegen.      Niemand  hat   bei 

der  Aufhebung  dieser  Verbote  auch  nur 
daran  gedacht,  daß  trotz  der  Freigabe  des 
Streiks,  als  ein  Mittel  zur  Erreichung  besserer 
Lohn-  und  Arbeitsbedingungen,  seine  An- 

drohung als  ein  strafbares  Vergehen  an- 
gesehen werden  könnte.  Im  Gegenteil, 

ergibt  sich  aus  der  Geschichte  der  Auf- 
hebung der  Koalitionsverbote,  daß  der 

Gesetzgeber  die  dem  Streik  vorhergehende 
Androhung  desselben  als  selbstverständlich 
und  natürlich  gehalten  hat.  In  der  Be- 

gründung des  preußischen  Gesetzentwurfs 
von  1866  über  das  freie  Koalitionsrecht 
der  Gewerbe-  und  Landarbeiter  wurde  aus- 

drücklich betont,  daß  es  für  die  Arbeiter 
von  Wert  sei,  in  der  Vereinigung  die  Kräfte 
zu  suchen  und  durch  die  Androhung 
gemeinschaftlicher  Arbeitseinstel- 

lung ein  richtiges  Verhältnis  in  der  Ver- 
besserung des  Lohnes  zum  Unternehmer- 

gewinn  herbeizuführen.  Den  gleichen  Ge- 
danken sprach  auch  der  Abgeordnete  Becker 

im  Norddeutschen  Reichstag  am  14./X.  1867 
bei  Begründung  des  von  den  Abgeordneten 
Schulze-Delitzsch  und  Becker  eingebrachten 
Gesetzentwurfs  über  Koalitionen  aus:  „Eine 
Hauptsache  ...  ist  doch  .  .  .,  daß  dem 
Arbeitgeber  die  Möglichkeit  vor  Augen  steht, 

daß  die  ArbeiterihrndenDienst  kündigen  . .  ." 
Und  doch  hat  die  Rechtsprechung  die  An- 

drohung eines  Streiks  dem  schändlichen 
und  verabscheuungswürdigen  Gewerbe  eines 
Erpressers  gleichgestellt,  auf  Grund  der 
Vorschrift  des  oben  erwähnten  §  253  des 
Strafgesetzbuches.  Er  bestraft  denjenigen, 
der  sich  oder  einem  Dritten  einen  rechts- 

widrigen Vermögensvorteil  verschaffen  will, 
einen  anderen  durch  Gewalt  oder  Drohung 
zu  einer  Handlung,  Duldung  oder  Ent- 

lassung nötigt,  wegen  Erpressung  mit  Ge- 
fängnis nicht  unter  einem  Monat.  Nun  hat 

die  Interpretationskunst  scharfsinniger  Ju- 
risten herausgefunden,  daß  im  Grunde  ge- 

nommen ja  kein  Arbeiter  einen  Rechts- 
anspruch auf  bessere  Löhne,  kürzere  Arbeits- 

zeit und  ähnliche  Vergünstigung  habe.  Nach 
ihrer  Rechtsprechung  ist  aber  jeder  Ver- 

mögensvorteil rechtswidrig,  auf  dessen  Er- 
langung ein  Rechtsanspruch  nicht  besteht, 

d.  h.  nicht  im  Wege  der  Klage  geltend  ge- 
macht werden  kann.  Verfolgen  die  Arbeiter 

nun  den  Zweck,  höhere  Löhne  usw.  zu  er- 
langen, so  ist  zunächst  das  Tatbestands- 

merkmal der  auf  einen  rechtswidrigen 
Vermögensvorteil  gerichteten  Absicht  im 
Sinne  der  Rechtsprechung  gegeben.  Mit  der 
Ankündigung  des  Streiks  ist  jedoch  auch 
das  Merkmal  der  Drohung  gegeben;  denn 
als  Drohung  gilt  die  Inaussichtstellung 
irgendeines  Uebels.  Ob  das  Uebel  ein 
widerrechtliches  ist  oder  ob  der  Drohende 
mit  der  Herbeiführung  des  Uebels  nur  sein 
Recht  ausübt,  ist  nach  der  Rechtsprechung 
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belanglos.  Dementsprechend  ist  in  un- 
zähligen Fällen  in  der  Ankündigung  eines 

Streiks  Erpressung  erblickt  worden,  und 
viele  Arbeiter  wurden,  mit  dem  ent- 

ehrenden Stigma  der  Erpressung  belegt, 
ins  Gefängnis  geschickt. 

Das  intensivere  Zwangsmittel,  der  Streik 
selbst,  ist  also  erlaubt,  das  mildere  da 
die  Androhung  des  Streiks,  nach  der  Recht- 

sprechung Erpressung.  Ein  ganz  unmög- 
licher Rechtsznstand;  ein  Rechtszustand, 

der  uns  weit  hinter  das  Recht  des  preußischen 
Allgemeinen  Landrechts  zurückgeworfen  hat. 
.Denn  das  Allj  emeine  Lai  cü  eilte  den 
Grundsatz  auf: 

„Wem  die  Gesetze  ein  Recht  geben,  dem  be- 
willigen sie  auch  die  Mittel,  ohi  dasselbe 

nicht  ausgeübt  werden  kann"  (Einleitung  §  89). 
Und  weiter  ist  in  ihm  zu  lesen 

„Die  Drohung,  sich  seines  Rechtes  gesetz- 
mäßig zu  bedienen,  kann  niemals  als  Zwang 

angesehen  werden"  (I,  4,  §  38). 
Pas  war  1794.  Und  heute,  nach  130  Jahren 
ist  die  Drohung,  sich  eines  Rechtes  gesetz- 

zii  bedienen,  Erpressung,  erbärmliche, 
schmähliche  Et  pressung.  Selbsi  dieRegierung 
anerkennt,  daß  dieser  Rechtszustand  be- 

werfen muß.  In  der  Begründung 
dv^  [Entwurfs  eines  Gesetzes,  betreffend 

des  Strafgesetzbuches,  wies  sie 
auf  die  Tatsache  hin,  daß  dieser  Zustand 

die  Parteien  veranlasse,  Ausgleichsverhand- 
lungen zu  vermeiden  und  ohne  weiteres 

zu  den  Maßregeln  der  Entlassung  oder 
Arbeitsniederlegung  zu  schreiten;  sie  hätten 
ja  befürchten  müssen,  wegen  Aeußerungen, 
die  sich  bei  Vorverhandlungen  aus  der 
Natur  der  Sache  ergeben,  wegen  Erpressung 
verfolgt  zu  werden.  Aber  bis  heute  ist  diese 
Rechtsfrage  nicht  geändert. 

Auf  die  bisher  zu  keinem  Ergebnis 

gekommenen  Versuche,  sie  durch  eine  Aende- 
rung  des  §  253  des  Strafgesetzbuches  zu 
ändern,  kann  hier  nicht  näher  eingegangen 
werden.  Nur  kurz  sei  betont,  daß  zu 
einem  freien  Koalitionsrecht  auch 

die  Beseitigung  dieses  Zustandes  ge- 
hört, etwa  in  dem  Sinne,  daß  als 

Erpressung  nur  die  Vermögensbe- 
schädigung durch  Abnötigung  eines 

dem  Rechte  zuwiderlaufenden  Ver- 
mögensvorteils zugunsten  dessen,  der 

nötigt,    oder   eines   Dritten   gilt. 
Die  namentlich  für  Hausangestellte  und 

Landarbeiter  bis  1918  noch  bestandenen 
Beschränkungen  des  Koalitionsrechts  sind 
durch  den  Aufruf  der  Volksbeauftragten 
vom  12./XI.  1918  (RGBl.  S.  1303)  fort- 

geräumt und  die  Gesindeordnungen  und 
Ausnahmegesetze  gegen  die  Landarbeiter 
außer  Kraft  gesetzt  worden,  ebenso  auch 
alle  derartige  Beschränkungen  des  Koalitions- 

rechts    für    Beamte     und     Staatsarbeiter, 

Koalition s  recht  hier  lediglich 
als  Vereinigungsrecht  ver- 

standen. Den  Landarbeitern  und  Haus- 
angestellten war  freilich  schon  durch  das 

ReichsvereinsG.  V.19./IV.  1908  das  Recht  ge- 
geben, Vereine  zu  bilden  und  sich  zu  versam- 

meln, doch  von  den  bis  zum  Erl.  der  Volks- 
beauftragten  v.  12./XI.  1918  geltenden 
und  durch  diesen  aufgehobenen  44  Ge- 

sindeordnungen in  Deutschland  enthielt 
immer  noch  eine  ein  Koalitionsverbot  (das 
war  die  Lauenburgische  Dienstordnung  v. 
22./XII.  1732)  und  zum  anderen  wurde 
dieses  Recht  sehr  erschwert  durch  die 

Vor  chriften  gegen  Vertragsbruch,  Unge- 
horsam des  Gesindes,  polizeiliche  Zurück- 

führung  eines  Dienstpflichtigen  usw.  Trotz 
freien  Vereins-  und  Versammlungsrechts 
war  den  Landarbeitern  jedoch  zum  Teil 
verboten,  die  Einstellung  der  Arbeit  oder 
die  Verhinderung  der  Arbeit  bei  einzelnen 
oiler  mehreren  Arbeitgebern  zu  dem  Zweck 
zu  verabreden,  um  entweder  die  Obrigkeit 
oder  die  Arbeitgeber  zu  Geständnissen  zu 
bestimmen  und  andere  zu  solchen  Verab- 

redungen aufzufordern.  (Preußisches  G. 
v.  24.  IV.  1854,  das  Polizeistrafgesetzbuch 
Hannover  von  1859  und  ähnliche  noch  in 

diesem  Jahrhundert  z.  B.  in  Anhalt,  Braun- 
schweig, Reuß erlassene  Gesetze).  Der  Streik 

als  solcher  war  im  preußischen  Gesetz  nicht 
verboten,  sondern  nur  die  Verabredung 
dazu.  Die  Ausnahme  des  Streiks  von  den 

Verboten  war  praktisch  natürlich  bedeutungs- 
los, weil  ohne  Abrede  kaum  ein  Streik  zu- 

stande kommen  kann. 

Die  Objektivität  gebietet  die  Anerkennt- 
nis, daß  das  Gesetz  von  1854,  wie  auch 

schon  in  den  Motiven  des  preußischen 
Gesetzentwurfs  von  1866  betont  wurde, 
kaum  praktische  Bedeutung  erlangt  hat. 
Bis  1866,  also  in  einem  Zeitraum  von  etwa 
12  Jahren,  ist  es  nur  ein-  oder  zweimal 
angewendet  worden;  für  spätere  Zeiten 
ist  eine  Statistik  über  seine  Anwendung 
nicht  vorhanden.  Gewirkt  hat  es  jedenfalls nicht. 

Durch  die  Reichsverfassung  ist  nun  die 
Vereinigungsfreiheit  für  alle  Schichten  der 

Bevölkerung  als  ein  Grundrecht  jedes  ein- 
zelnen sichergestellt  worden.  Art.  159  der 

Reichsverfassung  lautet: 

„Die  Vereinigungsfreiheit  zur  Wahrung  und 
Förderung  der  Arbeits-  und  Wirtschaftsbe- 

dingungen ist  für  jedermann  und  für  alle  Berufe 
gewährleistet.  Alle  Abreden  und  Maßnahmen, 
welche  diese  Freiheit  einzuschränken  und  zu  ver- 

hindern suchen,  sind  rechtwidrig." 
In  den  ersten  Entwürfen  der  Reichs- 

verfassung war  statt  von  der  Vereinigungs- 
freiheit von  der  Koalitionsfreiheit  ge- 

sprochen. Es  ist  von  wesentlicher  Be- 
deutung,  daß   das   Wort    Koalitionsfreiheit 
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durch  das  andere:  „Vereinigungsfreiheit" 
ersetzt  wurde.  Das  ist  bewußt  geschehen. 
Bei  den  Erörterungen  im  Verfassungsaus- 

schuß der  Nationalversammlung  ist  den 
beiden  Worten  ein  ganz  verschiedener  Sinn 
unterstellt  worden.  Das  Wort:  Koalitions- 

freiheit wurde  —  mit  Kecht  —  in  dem 
Sinne  verstanden,  daß  es  auch  das  Streik- 

recht mit  umschließe.  Dann  aber,  so 
wurde  von  der  Gegenseite  erklärt,  dürfe 
das  Streikrecht  „in  keiner  Weise,  zu  keiner 
Zeit,  in  keiner  Notlage,  für  keine  Klasse 
der  bürgerlichen  Gesellschaft  beschränkt 
werden,  nicht  für  Eisenbahner,  nicht  für 
diejenigen,  die  die  notwendigsten  Lebens- 

mittel hervorbringen,  nicht  für  Leute,  die 
Gas,  Feuer,  Wasser  in  ihrer  Hand  haben, 
nicht  für  landwirtschaftliche  Arbeiter".  Da- 

für wollte  man  nicht  die  Verantwortung  auf 
sich  nehmen.  Die  Frage  müsse  besonders 
und  nicht  bei  der  Beratung  der  Verfassung 
entschieden  werden.  So  entschloß  man  sich 
dann  für  das  das  Streikrecht  nicht  um- 

schließende Wort:  „Vereinigungsfreiheit". 
Auch  ein  Antrag,  das  Wort:  „Koalitions- 

freiheit" ausdrücklich  zu  interpretieren  als 
das  „Kecht  des  freien  Zusammenschlusses" 
und  ausdrücklich  zu  erklären,  daß  damit 
die  Frage  des  Streikrechts  in  der  Verfassung 
nicht  entschieden  sei,  wurde  abgelehnt. 
Bei  dieser  Sachlage  unterliegt  es  daher 
keinem  Zweifel,  daß  die  Frage  des  Streik- 

rechts nicht  durch  die  Verfassung  geregelt  ist. 
Der  zweite  Satz  des  Art.  159  „Alle  Ab- 

reden und  Maßnahmen,  welche  diese  Freiheit 
einschränken  oder  zu  behindern  suchen, 

sind  rechtswidrig"  spricht  ausdrücklich  aus 
—  was  sich  freilich  schon  aus  dem  ver- 

fassungsmäßigen Schutz  der  Vereinigungs- 
freiheit von  selbst  ergeben  würde  — ,  daß 

jeder  Versuch,  die  Vereinigungsfreiheit  zu 
beeinflussen,  etwa  durch  schwarze  Listen 
usw.,  nicht  nur  rechtsunwirksam,  sondern 
rechtswidrig  ist.  Damit  würden  solche 
Abreden  und  Maßnahmen  auch  zum  Schaden- 

ersatz verpflichten.  Das  Wort  Abreden  in 
diesem  zweiten  Satze  ist  überflüssig,  denn 
Abreden  stellen  stets  auch  eine  „Maßnahme" 
der  erwähnten  Art  dar.  Man  hat  es  jedoch 
gewählt,  um  keinen  Zweifel  aufkommen  zu 
lassen,  daß  nicht  nur  Akte  der  öffentlichen 
Gewalt,  wie  etwa  Polizeiverordnungen,  son- 

dern auch  solche  sozialer  Gewalten,  wie  sie 
in  den  Unternehmerverbänden  usw.  gegeben 
sind,  ausgeschlossen  sein  sollen. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  daß  in  Art.  123 
schon  das  Recht  aller  Deutschen,  sich 
ohne  Anmeldung  oder  besondere  Erlaubnis 
friedlich  und  unbewaffnet  zu  versammeln, 
in  Art.  124  die  Vereinigungsfreiheit,  und 
diese  speziell  für  Beamte  in  Art.  130,  aus- 

drücklich gewährleistet  ist.  Die  Vereinigungs- 
freiheit ist  hier  in  Art.  159  jedoch  nochmals 

im  Zusammenhang  mit  dem  Recht  zur 
Wahrung  und  Förderung  der  Arbeits-  und 
Wirtschaftsbedingungen  benannt,  weil  es 
sich  bei  solchen  Vereinigungen  nicht  um 
Vereine,  für  die  eine  Organisation  voraus- 

gesetzt ist,  zu  handeln  braucht,  sondern 
auch  um  irgendein  anderes  Zusammen- 

treten von  Menschen  handeln  kann. 

Ein  Rückblick  auf  die  Geschichte  des 
Koalitionsrechts  zeigt,  daß  man  in  den 
Vereinigungen  der  arbeitenden  Schichten 
des  Volkes  stets  und  überall  eine  Gefahr 
für  die  staatliche  Gemeinschaft  erblickte. 
Immer  griff  man  mit  polizeilicher  Ungunst, 
Beargwöhnung,  Beschränkung,  störender  Ein- 

mischung und  Verfolgung  ein  und  suchte 
das  frisch  lebendig  pulsierende  Leben  der 
Vereinigungen  zu  ertöten.  Und  mit  grau- 

samster Brutalität  wandte  man  sich  gegen 
die  Mitglieder  und  Leiter  der  Koalitionen 
auf  wirtschaftlichem  Gebiet. 

Was  White  und  Genson1)  über  die 
Wirkungen  des  englischen  Gesetzes  vom 
Jahre  1800  sagten,  daß  sie  zu  vergleichen 
seien  einem  fürchterlichen  Mühlstein  am 
Halse  des  Arbeiters,  der  denselben  bedrücke 
und  zu  Boden  ziehe,  daß  bei  jedem  Schritt, 
den  der  Arbeiter  versuche,  bei  jeder  Maß- 

regel, die  er  ersonnen  habe,  um  seinen  Lohn 
aufrechtzuerhalten  oder  zu  heben,  ihm 
erklärt  wurde,  das  sei  ungesetzlich,  gilt  auch 
für  die  Koalitionsverbote  in  Deutschland. 
„Das  ganze  Aufgebot  der  öffentlichen  Gewalt 
und  ihres  Einflusses  wurde  gegen  ihn  in 
Anwendung  gebracht,  weil  er  ungesetzlich 
vorgehe.  Die  Richter,  die  da  glaubten,  in 
Einklang  mit  den  Ansichten  der  Gesetz- 

gebung zu  handeln,  wenn  sie  die  Löhne 
niederhielten  und  die  Verbindung  hinderten, 
behandelten  in  fast  jedem  Falle  jeden  Ver- 

such seitens  des  Arbeiters,  seine  Lage  zu 
verbessern  oder  seine  Stellung  in  der  Ge- 

sellschaft zu  heben,  als  eine  Art  Auflehnung 
und  Widersetzlichkeit  gegen  die  Regierung. 
Jedes  Komitee  oder  jeder  tätige  Mann  in 
ihren  Reihen  wurden  als  aufrührerische 
gefährliche  Anstifter  betrachtet,  die  man 
beobachten  und  wenn  möglich  zertreten 
müsse"  (Quelle  27,  S.  63). 

Was  liier  vor  ca.  100  Jahren  geschrieben 
wurde,  liest  sich,  als  wenn  es  zur  Charakte- 

risierung des  Koalitionsrechts  bis  in  das 
zweite  Jahrzehnt  unseres  Jahrhunderts  ge- 

schrieben worden  wäre.  Der  Geist,  der 
da  hinter  jedem  Streik  die  „Hydra  der 
Revolution"    erblickte,    hat   leider    nur    zu 

J)  White,  in  den  zwanziger  Jahren  des  vorigen Jahrhunderts  Sekretär  für  die  Komitees  des 
Hauses  der  Gemeinen  in  England,  Henson  in 
der  gleichen  Zeit  Führer  der  Rahmens  tri cker- 
organisation. 
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verhängnisvoll  auch   seinen   Einzug   in   die 
Rechtsprechung   gehalten    und    die    Ueber- 
zeugung    vom    Wallen    einer    Klassenjustiz 
großgezogen.    Nicht  nur  in  den  Reihen  der 
vhp    der    Rechtsprechung    betroffenen    Ar- 
beiirr.    „Nur  zu  viele  Urteile  sind  ergangen, 
die  weit  über  die  Kreise  der  Arbeiterbevölke- 

den  Eindruck  der  Klassenjustiz 

i     müssen"    (Löwenfcld).        Selbst 
der  spätere  Rejchsiustizminister  Heinze  er- 

klärte   1908    im    Reichstag:    „Die    Recht- 
bezüglich    des    Koalitionsrechts 

verteil!    i  ichl    immer   Licht   und   Schatten 
her  W<  i ■!•,  behandell  nicht  immer  die 

Unternehme]  verbat  de    absoral    gleich    mil 

den  Arbeiterverbänden"  (Sten.  Ber.  S.  2338). Und  er  hatte  allen   Grund  zu  dieser  noch 
sehr  zahmen  Bemerkung,  denn  er  brachte 
als  ein  wal  trum  auf  dem   Gebiet 
der  Groben-Unfugs-Judikatur  die  Schilde- 

rung der  Bestrafung  streikender  Arbeiter, 
i  Restauration  derart  an  die 

verschiedenen  Tische  gesetzl  hatten,  daß, 
als  später  Arbeitswillige  kamen,  diese  sich 
mit  den  Streikenden  zusammensetzen 
mußten.    In  den  Gründen  des  Urteils  wurde 

„Trotzdem  die  Streikbrecher  in  keiner  Weise 
belästigt  oder  beschimpft  wurden,  und  trotz- 

dem das  Gespräch  der  Streikenden  mit  den  Ar- 
beitern sich  ruhig  abgewickelt  hat,  Lei  schon  das 

Vorgehen  der  Streikenden  an  aich  ein  grober 
Unfug,  denn  schon  das  Sitzen  an  den  Tischen, 
am  die  anderen  zu  zwingen:  Ihr  müßt  euch  an 
unsere  Tische  setzen  und  uns  anhören,  —  ist 

grober  Unfug." 
Wenn  in  einem  Urteil,  durch  das  strei- 

kende Zimmerer  wegen  Bedrohung  von 
Streikbrechern  zu  drei  Monaten  Gefängnis 
verurteilt  wurden,  zu  lesen  ist:  „Bei  der 
Strafzumessung  wurde  vom  Gericht  die 
Frivolität  der  Handlungsweise  der  Ange- 

klagten in  Erwägung  gezogen,  die  sich  darin 
zeigt,  daß  sie  den  fleißigen  Arbeiter,  dem 
der  Lohn,  mit  dem  er  seine  Familie  erhalten 
kann,  genügt,  ernstlich  durch  ihre  Bestre- 

bungen mit  seiner  Laue  unzufrieden  machen", 
kann  man  die  furchtbare  Erbitterung  der 
Betroffenen  begreifen. 

Und  ein  ähnliches  Monstrum  wie  das 

eben  wiedergegebene  der  Groben-Unfugs- 
Judikatur  ist  für  die  Erpressungsjudikatur 
das  folgende: 

Ein  Maurerpolier,  also  Vertreter  des  Arbeit- 
gebers, sagte,  als  die  organisierten  Arbeiter  die 

Entlassung  des  einzigen  Nichtorganisierten  ver- 
langten, zu  diesem:  „Ich  kann  doch  deinet- 

wegen nicht  die  alle  entlassen",  und  entließ  ihn selbst. 

In  diesem  Worte  wurde  eine  Drohung 
gesehen,  um  den  Nichtorganisierten  zu  be- 

wegen, freiwillig  auszutreten  und  dadurch 
den  Streik  der  anderen  zu  vermeiden.  Der 

„rechtswidrige   Vermögensvorteil",  den  der 

Polier  erstrebte,  sollte  darin  liegen,  daß  er 
durch  Vermeidung  des  Streiks  selbst  seine 
Arbeit  behalten  wolle,  die  er,  wenn  der  Bau 
durch  Streik  ins  Stocken  gekommen  wäre, 
verloren  hätte.  Das  Reichsgericht  hat  diese 
Deduktion  gebilligt  (D.  4087/09). 

Aus  dieser  Rechtspreehune;  ist  der  Vor- 
wurf der  Klassenjustiz  erwachsen. 

Wie  oben  geschildert,  haben  sich  ein- 
sieht ire  Stimmen  stets  gegen  das  ungleiche 

Maß  von  Recht,  das  den  Arbeitern  gegen- 
über angewandt  wurde,  gewandt.  Alle  diese 

Verbote  der  Gesetzgebung  und  die  Ver- 
en  der  Rechtsprechung  gegen  die 

Koalitionen  der  Arbeiter  erklären  sich  aus 
dem  völligen  Nicht  verstehen  „der  tieferen 
Grundlagen  und  Grundbedingungen  der 
Wirksamkeit  eines  freien,  kräftigen  Volks- 

lebens mit  seinen  gesellschaftlichen  Ver- 
ven". Die  Staatsgewalt  hat  sie  bis 

in  die  heutige  Zeit  hinein  nicht  für  die  Zwecke 
des  Staates  zu  benutzen  verstanden,  und 
dabei  kann  kein  Staat  ohne  die  in  den 
Vereinigungen  lebenden,  unschätzbaren  und 
unentbehrlichen  Kräfte  existieren.  Nicht 

nur,  daß  die  Vereinigungen  ein  unmittel- 
barer Ausfluß  der  privatwirtschaftlichen  und 

staatsbürgerlichen  Freiheit  sind,  sie  steigern 
i  ichl  bloß  die  Kräfte  für  alle  Kulturzwecke, 
sie  vermehren  durch  ihre  neuen  Lcbcns- 
gestaltungen  nicht  bloß  den  Reichtum  der 
Kultur  und  des  Menschenlebens,  sie  ent- 

wickeln auch  geistig  und  moralisch.  Sie  geben 
dem  Menschen  weitere,  höhere  und  neue 
Gesichtskreise  und  bewirken  zugleich  ein 
höheres  Selbstgefühl  und  eine  freiwillige 
Unterordnung  unter  höhere,  allgemeine  Ge- 

setze, sie  humanisieren.  Selbst  das  Be- 
streben für  den  eigenen  Vorteil  durch  den 

Verein  wird  doch  dadurch  veredelt,  daß  es 
zunächst  als  ein  Dienen  und  Opfern  für  das 
Gemeinwohl  erscheint  und  der  wider- 

sprechende egoistische  Trieb  ihm  unter- 
geordnet wird  (Welcker). 

In  den  Zünften  der  alten  Zeit,  wie 
in  den  Gesellenorganisationen  und  Ar- 

beiterkoalitionen der  neueren  Zeit  wurde 

unbewußt  dem  Staat  eine  Aufgabe  abge- 
nommen, die  er  so  erfolgreich  aus  sich 

heraus  niemals  hätte  erfüllen  können.  Viele 
der  aus  dem  Zusammenleben  der  Menschen 

entstehende  Reibungen  sind  durch  die  wirt- 
schaftlichen Organisationen  ohne  äußere 

Störungen  überwunden.  Die  in  den  alten 
Organisationen  durch  gemeinsame  Tätigkeit 
in  allmählicher  Entwicklung  durch  das 
Herkommen  zum  Recht  gewordene  Gewohn- 

heiten und  die  Ausbildung  und  gewollte 
Weiterbildung  des  gewillkürten  Rechts  galt 
für  ihre  Mitglieder  wie  allgemeines  Recht. 

Wie  hätte  der  Gedanke  der  Tarifgemein- 
schaften mit  seiner  so  viele  Störungen  des 

durch  die  Beschäftigung  von  vielen  Millionen 
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von  Arbeitnehmern  so  komplizierten  und 
reizbaren  Wirtschaftslebens  ausschließenden 
Tendenz  sich  entwickeln  können,  ohne  die 
Vereinigungen  der  Arbeitnehmer.  Er  ist 
im  modernen  Organisationsleben  erwachsen. 
Kein  Eingriff  des  Staates  hätte  die  Stö- 

rungen verhindern,  hätte  das  regeln  können, 
was  sich  so  durch  das  im  Organisationsleben 
gebildete  und  zur  höchsten  Vollkommenheit 
gestaltete  neue  Hecht  reibungslos  regelt. 

Man  muß  sich  nur  die  hohe  Zahl  der  zu 
tarifvertraglich  geregelten  Arbeitsbedingungen 
Arbeitenden  ansehen,  um  die  wichtige  Funk- 

tion zu  erkennen,  die  innen-  und  außen- 
politisch von  den  Gewerkschaften  mit  Hilfe 

dieses  neuen  Rechts  ausgeübt  wird.  1919  war 
diese  Zahl  auf  5986475  gestiegen  und  für 
96,1  v.  H.  dieser  Personen  ist  diese  tarif- 

vertragliche Regelung  im  Wege  friedlicher 
Verhandlung  mit  der  Arbeitgeberseite 
erfolgt.  Nur  bei  2,7  v.  H.  kam  es  zu  Streiks 
oder  Aussperrungen. 

Die  alten  Handwerkerkoalitionen  schufen 
in  ununterbrochener  Rechtsproduktivität  das 
Recht  und  die  Formen  seiner  Anwendung, 
das  sie  brauchten,  beides  ändernd  und 
formend  im  Interesse  ihrer  Gemeinschaft 
und  nach  den  Bedürfnissen  ihrer  Zeit. 
Kein  Staat  konnte  es  ihnen  geben,  denn  ihm 
fehlte  dazu  die  Kenntnis  der  Verhältnisse, 
die  sich  im  Laufe  einer  jahrhundertelangen 
Entwicklung  bildeten,  die  neue  Formen  des 
Rechts  nötig  machten.  In  den  Organi- 

sationen war  die  Kenntnis  der  Bedürfnisse 
und  Bedingungen  zur  Entwicklung  des 
speziellen  Handwerksrechts  vorhanden.  Und 
in  den  neuen  Organisationen  ist  die  Kenntnis 
der  Bedürfnisse  und  Bedingungen  des  Rechts 
der  neuen  Zeit  vorhanden  und  sie  haben  es 
sich  geschaffen,  den  Maßnahmen  der  Staats- 

gewalt vorauseilend. 
Der  soziale  Gedanke  kann  nicht  nur 

durch  den  Staat  verwaltet  werden,  er  bedarf 
auch  der  Selbstverwaltung  durch  autonome 
Lebenskreise.  Der  Staat  ist  nicht  beweglich 
genug,  um  den  zeitlichen  Veränderungen 
der  wirtschaftlichen  und  sozialen  Verhält- 

nisse folgen,  den  Verschiedenheiten  der 
einzelnen  Berufe  und  Betriebe  sich  anpassen 
und  den  örtlichen  Unterschieden  in  der  Frage 
der  Lebenshaltung  und  Lebensführung  ge- 

recht werden  zu  können.  Der  Staat  kann 
auch,  wenn  er  allein  die  sozialen  und  wirt- 

schaftlichen Bedürfnisse  zu  befriedigen 
trachtet,  das  freie  Lebensgefühl  nicht  wecken, 
das  erwächst,  wenn  die  Menschen  selbst 
planen  und  das  Geplante  ausführen.  Nur 
die  soziale  Ordnung,  die  der  Tarifvertrag 
aufbaut,  wird  jenem  Interesse  der  Differen- 

zierung und  dem  freien  Selbstgefühl  gerecht, 
das  nicht  nur  politisch,  sondern  auch  sozial 
zum  Ausdruck  kommen  will.  Würden  die 
Gegenstände,    die    der    Tarifvertrag    regelt, 

der  staatlichen  Gesetzgebung  vorbehalten, 
so  würden  sie  auf  weiten  Gebieten  ungeordnet 
bleiben,  und  es  würde  dem  Staat  der  Antrieb 
fehlen,  der  aus  der  menschlichen  Selbst- 

betätigung erfolgt. 
8.  Ausblick.  Zu  einem  freien  Koalitions- 

recht gehört  jedoch  nicht  nur  die  Schaffung 
eines  positiven  Koalitionsrechts,  die  Beseiti- 

gung der  aus  dem  Erpressungsparagraphen 
drohenden  Gefahren,  sondern  auch  die  Aner- 
kennungder  Koalitionen,  ais  ein  Organ  sozialer 
Rechtsschöpfung  und  Verwaltung.  Gerade 
die  Entwicklung  des  neuen  Tarifvertrags- 

wesens zeigt,  wie  notwendig  dieses  letztere 
ist.  Zu  einer  solch  freien  Gestaltung  des 
Koalitionsrechts  gehört  allerdings  der  Glaube 
an  die  soziale  Kraft  der  Organisation,  die 
Ueberzeugung,  daß  in  ihr  die  sozialen 
Interessen  doch  schließlich  das  Uebergewicht 
über  die  Einzelinteressen  davontragen. 
Die  Koalitionen  müssen  als  Träger  der  so- 

zialen Entwicklung,  als  Stützen  einer  höheren 
sozialen  Ordnung  anerkannt  und  befestigt 
werden. 

Anscheinend  ist  dieser  Glaube  heute 
noch  nicht  überall  vorhanden.  Die  Er- 

örterungen bei  der  Verfassungsberatung  be- 
züglich der  Wahl  des  Wortes  Koalitions- 
freiheit an  Stelle  des  Wortes  Vereinigungs- 
freiheit haben  gezeigt,  daß  bestimmte  Kreise 

wenigstens  mit  der  Möglichkeit  einer  Be- 
schränkung des  Streikrechts  in  den  sog. 

gemeinnötigen  Betrieben  gerechnet  haben. 
Vielleicht  sollte  es  nach  ihrer  Ansicht  mit 
den  Mitteln  beschränkt  werden,  wie  sie  im 
Vorentwurf  eines  neuen  deutschen  Straf- 

gesetzbuches von  der  Regierung  gefordert 
wurden.  In  etwas  geschwächter  Form  zeigt 
sich  diese  Auffassung  auch  in  dem  jetzt  die 
Gesetzgebung  beschäftigenden  Entwurf  einer 
Schlichtungsordnung.  Er  schreibt  vor  der 
Anwendung  von  Kampfmaßnahmen  die  An- 

rufung der  zuständigen  Schlichtungsstelle 
oder  Schlichtungsbehörde  vor.  Nun  ist 
es  freilich  von  jeher  Grundsatz  und  Praxis 
der  Gewerkschaften  gewesen,  vor  jeder 
Kampfhandlung  eine  Einigung  mit  der 
Gegenseite  zu  versuchen,  und  diese  Praxis 
wird  auch  in  der  Zukunft  weiter  geübt 
werden.  Es  ist  deshalb  auch  sehr  zu  be- 

grüßen, wenn  die  neue  Schlichtungsordnung 
das  bestehende  Einigungswesen  ausbaut 
und  die  Stellen  schafft,  die  eine  Vermittlung 
bei  ausbrechenden  oder  ausgebrochenen  Kon- 

flikten ermöglichen  und  übernehmen.  Es 
trifft  auch  zu,  daß  die  während  des  Krieges 
zur  Untersuchung  des  Rechts  der  Organi- 

sationen im  neuen  Deutschland  von  der 
Gesellschaft  für  Soziale  Reform  berufene 
Kommission,  in  der  alle  drei  Richtungen 
der  deutschen  Gewerkschaften  mitgewirkt 
haben,  zur  Erhöhung  der  Wirksamkeit  einer 
Vermittlung    bei    ausbrechenden    Kämpfen 
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«inen  Verhandlurgszwang  gefordert  hat. 
Schon  früher  hat  sich  Bebel  dahin  geäußert, 
daß  eine  statutarische  Verpflichtung  der 
Berufsvereine,  für  den  Fall  eines  Koalitions- 

kampfes zunächst  ein  Einigungsamt  anzu- 
rufen,  sich  zur  Not  schon  um  deswillen 
höreD  ließe,  als  die  Gewerkschaften  bisher 

nie  Einigungsversuche  bei  Kämpfen  mit 
den  Unternehmern  abgelehnt  hätten 
(Quelle  2). 

Trotzdem  halte  ich  jeden  Zwanir  für 
verfehlt.  Das  Recht  soll  die  Wege  öffnen, 
die  zu  der  durch  den  Koalitionskampf  an- 

gestrebten höheren  sozialen  Ordnung  führen, 
ohne  daD  ein  Kampf  zu  ihrer  Erreichung 
nötig  ist,  alier  es  soll  die  Koalitionen  nicht 
zu  Maßnahmen  zwingen,  die  sie  nicht  frei- 

willig auf  sieh  nehmen  wollen.  Der  Schaden 
der  dadurch  angerichtet   wird,  ist  viel  größer 
als   der    dei   durch  den  Zwang  abgewandl 

I  soll 
I',     Urteil  über  diese  Fragen  darf  nicht 

beeinflußt  weiden  durch  Erscheinungen  einer 
garenden,  noch  nicht  in  sich  zur  i; 
kommenen  Zeit.    Diese  Erscheinungen  lassen 
sich  nicht  durch  Zwang  best  werden 
mit  der  Km  tlidierung  der  Verhältnisse 
verschwinden.     Der  G  Entwicklung 
wird  zeigen,  daß  die  freien  Koalitionen  den 
Allgemeininteressen  nur  förderlich  sein 
werden,  nicht  hinderlich.  Stützt  man  das 
von  ihnen  geschaffene  Recht,  werden  sie 
os  auch  so  verwalten,  daß  der  Allgemeinheit 
Nutzen  daraus  erwachst. 

9.  Das  Koalitionsrecht  im  Auslande.  Eng- 
land: Durch  die  Aufhebung  des  allgemeinen  Ver- 

sammlungs-  und  Vereinsverbotes  von  1800  i.  J. 
1824  besteht  hier  seit  dieser  Zeit  die  Koalitions- 

freiheit. Immerhin  waren  die  Gewerkschaften 
noch  durch  verschiedene  Vorschriften  in  ihrer 
Agitation  behindert  und  die  gewerkschaftlichen 
Kämpfe  von  allerhand  Schikanen  bedroht.  Viel- 

fach betrachtete  die  Rechtsprechung  die  Tätig- 
keit der  gewerkschaftlichen  Berufsorganisa- 

tionen als  Angriffe  auf  das  Eigentum  und  Ein- 
griffe in  die  persönliche  Freiheit.  Sie  selbst  wur- 

den als  Vereinigungen  angesehen,  deren  Ziel  auf 
Einschränkung  der  industriellen  Freiheiten  ge- 

richtet war.  Das  aber  wurde  als  unter  das  Straf- 
gesetz fallendes  Komplott  betrachtet.  So  waren 

die  Gewerkschaften  trotz  der  formalen  Koali- 
tionsfreiheit in  ihrer  Existenz  bedroht.  Erst  das 

G.  v.  26./VI.  1871  änderte  diesen  Zustand.  Es 
forderte  freilich  immerhin  die  amtliche  Ein- 

tragung der  Berufsverbände  zur  ständigen  Kon- 
trolle ihrer  Tätigkeit  und  Verwaltung  der  Gelder 

und  Statuten.  Durch  G.  v.  13./VIII.  1875  wurde 
die  von  der  Rechtsprechung  immer  noch  ver- 

tretene Auffassung,  daß  die  Gewerkschaften  bei 
der  Organisation  von  Streiks  gegen  das  Gesetz 
handeln,  gebrochen.  Im  J.  1906  wurde  durch 
Gesetz  die  Frage,  ob  und  in  welchem  Umfang  die 
Gewerkschaften  nateriell  für  den  durch  ihre 
Mitglieder  verursachten  Schaden  verantwortlich 
sind,  verneint.  Später  wurde  den  Gewerkschaften 
auch  das  Recht  zugestanden  über  ihre  Gelder 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschat'ten.    i.  Aufl.    Bd.  V 

zum  Zwecke  der  Führung  des  Wahlkampfes  zu 
verfügen.  Im  J.  1917  wurde  das  Gesetz  über 
die  Berufsverbände  vervollständigt.  Die  heutige 
englische  Gesetzgebung  gilt  auch  für  die  Land- 

wirtschaft; sie  macht  keinen  Unterschied  zwischen 
den  verschiedenen  Arbeiterkategorien,  enthält 
jedoch  das  Streikverbot  für  gewisse  öffentliche 
Betriebe. 

Frankreich:  Die  französische  Revolution 
widersetzte  sich  der  Wiederherstellung  von  Ver- 

bänden, nachdem  dieselben  vorher  unterdrückt 
worden  waren.  Die  Tatsache  der  Arbeitsver- 

weigerung wurde  als  Angriff  auf  die  Proklamie- 
rung drr  Menschenrechte  betrachtet.  Das  unter 

dem  Kaiserreich  geschaffene  Strafgesetzbuch 
richtete  sich  in  den  Artikeln  414  und  416  haupt- 

sächlich gegen  die  Arbeiterkoalition.  Diese  Vor- 
schriften  wurden  noch  verschärft  durch  G.  v. 
10./VI1I.  1834.  Die  Revolution  von  1848  brachte 
die  Vereinsfreiheit  und  forderte  sogar  die  Ar- 

beiter auf,  Berufsverbände  zu  gründen.  Durch  den 
Staatsstreich  v.  2./XII.  1851  wurde  dieses  Ver- 

einsrecht aufgehoben,  und  die  Verbände  konnten 
nur  mehr  oder  weniger  geheim  arbeiten.  Obgleich 
das  ii.  von  IMil  sich  schon  mit  der  Freiheit  der 
Gewerkschaften  befaßte,  wurde  erst  durch  das 
G.  v.  21./III.  1884  eine  wirkliche  Grundlage  für 
die  Gewerkschaften  geschaffen.  Durch  dieses 
Gesetz  wurde  das  Versammlungs-  und  Vcreins- 
rechl  bestätigt.  Seil  1884  wurden  verschiedene 
Gesetzesvorlagen  und  Vorschläge  bezüglich  der 
Reorganisation  des  Koalitionsrechts  vorgelegt. 
Diese  Reform  wurde  jedoch  erst  durch  das  G. 
v.  12./III.  1920  herbeigeführt.  Dieses  Gesetz  an- 

erkennt die  Gewerkschaften  als  juristische  Per- 
sonen und  gibt  ihnen  das  Recht,  Güter  zu  er- 

werben und  gewerbliche  I!. 'triebe  zu  gründen 
und  zu  verwalten,  besonders  in  Form  von  Ge- 

nossenschaften Es  besagt  ferner,  daß  die  Im- 
mobilien, und  die  für  die  Gewerkschaften  nötigen 

beweglichen  Güter,  unantastbar  sind,  ebenso 
wie  der  Bestand  ihrer  besonderen  Kassen  zur 
gegenseitigen  Unterstützung  oder  Rücklagen, 
abgesehen  von  einigen  bestimmten  Beschrän- 

kungen. Endlich  gewährt  es  dieselben  Rechte 
den  Gewerkschaftsunionen  und  erstreckt  sich 
auf  die  freien  Berufe. 

Belgien:  In  Belgien  wurde  das  Vereini- 
gungsrecht durch  den  §  20  der  Verfassung  von 

1831  anerkannt.  Die  Rechtsprechung  aber  be- 
handelte die  Berufsvereine  nach  wie  vor  noch 

nach  den  Bestimmungen  der  §§  414  und  415 
des  französischen  Strafgesetzbuches  v.  J.  1810. 

Die  Praxis  änderte  sich  erst  nach  Einführung 
des  belgischen  Strafgesetzbuches  v.  J.  1867, 
dessen  §  310  Strafen  für  solche  Beeinträchti- 

gungen der  Arbeitsfreiheit  vorsah,  welche  durch 
Gewalt,  Beleidigungen  und  Bedrohungen  herbei- 

geführt wurden.  Das  BerufsvereinsG.  v.  31./III. 
1898  verlieh  den  Berufsvereinen  und  Verbänden 
von  Berufsvereinen  das  Recht  der  juristischen 
Person. 

Niederlande:  Die  Freiheit  des  Vereins- 
rechts ist  durch  Artikel  X  des  VerfassungsG.  von 

1848  anerkannt.  Ein  Gesetz  regelt  und  beschränkt 
die  Durchführung  dieses  Rechtes  im  Interesse 
der  öffentlichen  Ordnung.  Die  Berufsverbände 
sind  keiner  besonderen  Regelung  unterworfen. 
Der  Grundsatz  der  gewerkschaftlichen  Freiheit 
ist  besonders  im  G.  v.  12./IV.  1872  ausgesprochen. 

48 
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0 esterreich:  Artikel  XII  des  Verfassungs- 
G.  v.  21./XII.  1867  sicherte  das  Koalitionsrecht. 
Das  heute  noch  geltende  KoalitionsG.  v.  21./IV. 
1873  versagt  die  rechtliche  Wirkung,  Verab- 

redungen von  Arbeitgebern,  welche  bezwecken, 
mittels  Einstellung  des  Betriebes  oder  Entlas- 

sung von  Arbeitern  diesen  eine  Lohnverringerung 
oder  ungünstigere  Arbeitsbedingungen  aufzu- 

erlegen; sowie  Verabredungen  von  Arbeitneh- 
mern, deren  Zweck  es  ist,  durch  gemeinschaftliche 

Einstellung  der  Arbeit  höheren  Lohn  oder  gün- 
stigere Arbeitsbedingungen  zu  erringen;  endlich 

allen  Vereinbarungen  zur  Unterstützung  der- 
jenigen, welche  bei  den  erwähnten  Verabre- 

dungen ausharren  oder  für  Benachteiligung  der- 
jenigen, die  sich  davon  lossagen.  Mittel  der  Ein- 

schüchterung oder  Gewalt  zur  Durchführung 
solcher  Verabredungen  sind  mit  Arrest  von  acht 
Tagen  bis  zu  drei  Monaten  bedroht. 

Italien:  Art.  32  der  Verfassung  v.  4./III. 
1848  gesteht  jedem  Bürger  das  Versammlungs- 

und Vereinsiecht  zu.  Das  Gesetz  über  die 
öffentliche  Sicherheit  gibt  der  Polizei,  welcher 
jede  öffentliche  Vereinigung  angemeldet  sein 
muß,  das  Recht  ihre  Tätigkeit  zu  verhindern. 

Schweiz:  Die  Verfassung  von  1876  garan- 
tiert in  Art.  56  das  Recht  der  Vereinigung 

durch  die  Erklärung:  „die  Bürger  haben  das 
Recht,  Vereine  zu  bilden,  unter  der  Bedingung, 
daß  die  Ziele  und  die  Mittel,  die  sie  anwenden, 
nicht  unerlaubt  oder  für  den  Staat  gefährlich 

sind." Eine  eingehendere  Regelung  dieses  Rechts 
auf  der  Basis  dieses  Grundgesetzes  ist  den  Kan- 

tonen überlassen  und  einzelne  derselben  haben 
auch  besondere  Gesetze  erlassen. 

Schweden:  In  Schweden  besteht  das  Koa- 
litionsrecht als  solches  in  der  Praxis,  aber  es 

ist  nicht  durch  ein  besonderes  Gesetz  geregelt. 
Mittelbar  ist  auch  das  Recht  zur  gemeinschaft- 

lichen Arbeitsniederlegung  im  G.  v.  1833  aner- 
kannt, welches  die  Beziehungen  zwischen  Arbeit- 

gebern und  Arbeitnehmern  regelt  und  einige 
Beschränkungen  des  Streikrechts  der  landwirt- 

schaftlichen Arbeiter  enthält,  welche  durch  einen 
Jahresvertrag  verpflichtet  sind.  Diese  können 
ihren  Vertrag  vor  Ablauf  von  12  Monaten  nicht 
beenden.  In  den  Kollektivverträgen  des  Ver- 

bandes der  schwedischen  landwirtschaftlichen 
Arbeiter  mit  den  Arbeitgebern  wird  die  Frage 
der  Koalitionsfreiheit  verschiedentlich  geregelt. 

Der  „Nationalvertrag"  enthält  Bestimmungen, welche  den  Arbeitern  das  Recht  der  Koalition 
gewähren;  er  gilt  bis  zum  24./X.  1922. 

Norwegen:  Die  Koalitionen  der  Arbeiter 
sind  durch  G.  v.  6./VIII.  1915  über  industrielle 
Streitigkeiten  ausdrücklich  anerkannt. 

Dänemark:  Die  Verfassung  regelt  das  Ver- 
einsrecht dahin,  daß  alle  Staatsbürger  ohne  vor- 

herige Erlaubnis  Vereinigungen  bilden  dürfen, 
soweit  diese  einen  gesetzlich  zulässigen  Zweck 
verfolgen.  Vereinigungen  können  auch  von  der 
Regierung  nicht  aufgelöst,  wohl  aber  von  den 
Behörden  zeitweilig  unterbunden  werden,  wenn 
dazu  ein  richterliches  Urteil  vorliegt.  Alle  Staats- 

bürger dürfen  ohne  Waffen  Versammlungen  ab- 
halten. 

Finnland:  Ein  besonderes  Vereinsgesetz 
besteht  nicht.  Die  Verf.  v.  17./VII  1919  führt 
jedoch  die  völlige  Vereinsfreiheit  ein  und  ge- 

stattet die  Bildung  von  Gewerkschaften  und  be- 
ruflichen oder  politischen  Vereinen. 

Spanien:  Art.  13  der  Verfassung  v.  J. 
1876  gewährt  die  Versammlungsfreiheit  und  das 
Koalitionsrecht.  Die  gewerkschaftliche  Freiheit 
kann  nur,  wenn  die  Sicherheit  des  Staates  es 
erfordert,  durch  ein  Sondergesetz  aufgehoben 
werden.  Die  näheren  Bestimmungen  über  das 
Vereins-  und  Versammlungsrecht  sind  enthalten 
in  dem  G.  v.  30./VI.  1887,  welches,  wie  auch  das 
G.  v.  19./V.  1908  über  das  Streikrecht,  keinerlei 
Unterschiede  zwischen  den  verschiedenen  Ar- 

beiterkategorien macht.  Ein  Erlaß  v.  10./VIII. 
1916  verpflichtet  alle  Staatskonzessionäre  die 
Arbeiterorganisationen  und  deren  autorisierte 
Vertretung  anzuerkennen. 

Rumänien:  Der  Art.  27  der  Verfassung 
von  1866  enthielt  schon  das  Recht  der  gewerk- 

schaftlichen Freiheit.  Die  rumänischen  Bürger 
haben  das  Vereinsrecht  gemäß  den  Bestim- 

mungen besonderer  Gesetze.  Das  Recht  der 
Berufsvereine  ist  durch  G.  v.  24./V.  1921  ge- 

regelt. Vollständige  gewerkschaftliche  Freiheit 
genießen  auch  die  Landarbeiter.  Die  als  ju- 

ristische Person  anerkannten  Gewerkschaften, 
die  außer  den  Rechten  der  übrigen  Berufsver- 

bände besondere  Rechte  genießen,  sind  als  die 
gesetzlichen  Vertreter  der  Arbeiter  gegenüber 
dem  Bürgertum  anerkannt. 

Polen:  Die  polnische  Gesetzgebung  über  das 
Koalitionsrecht  ist  je  nachdem,  ob  der  betref- 

fende Landesteil  ehemals  russisch,  deutsch  oder 
österreichisch  war,  verschieden.  In  den  früher 
österreichischen  und  deutschen  Gebieten  gilt 
das  in  der  Zeit  des  Uebergangs  an  Polen  bestehende 
alte  Recht,  doch  sind  alle,  die  Koalitionsfreiheit 
der  Landarbeiter  einschränkenden  Bestim- 

mungen aufgehoben  worden.  Durch  ein  Dekret 
v.  8./II.  1922  ist  für  die  ehemals  russischen  Ge- 

biete volle  gewerkschaftliche  Freiheit  geschaffen. 
Außerdem  garantiert  die  polnische  Verf.  v. 
17./III.  1921  in  ihrem  §  108  volle  gewerkschaft- 

liche Freiheit. 
Vereinigte  Staatenvo  n  Amerika: 

Der  Grundsatz  der  gewerkschaftlichen  Freiheit 
ist  durch  die  Verfassung  (Abt.  I  der  Zusatz- 

artikel und  Ergänzungen  zur  amerikanischen 
Verfassung)  dahin  ausgesprochen,  daß  der  Kon- 

greß kein  Gesetz  gegen  das  Recht  des  Volkes 
sich  friedlich  zu  versammeln,  machen  darf.  Die 
Gesetzgebung  betr.  die  Berufsverbände  steht 
den  Bundesstaaten  zu.  Die  meisten  Bundes- 

staaten betrachten  die  Berufsvereine,  deren 

Statuten  eingetragen  sind,  als  juristische  Per- 
sonen. Das  Gesetz  (Cherman)  zum  Schutze 

des  Handels  und  der  Industrie  gegen  die  Mono- 
pole und  ungesetzlichen  Eingriffe  ist  trotz  der 

Versicherung  des  Gesetzgebers,  daß  weder  der 
Geist  noch  der  Wortlaut  des  Gesetzes  die  Ar- 

beiterorganisationen berühre,  deren  Zwecke  die 
Arbeiterwohlfahrt,  die  Verkürzung  der  Arbeits- 

zeit oder  die  Erhöhung  der  Löhne  sei,  wieder- 
holt von  den  Richtern  gegen  streikende  Organi- 

sationen angewandt.  Erst  nach  einem  15  jährigen 
Kampf  ist  es  gelungen  durch  die  Gesetzgebung 
den  Schutz  der  Arbeiterorganisationen  zu 
sichern.  Die  Richter  können  zwar  im  Streikfalle 
Verfügungen  zum  Schutze  des  Eigentums  oder 
des  Eigentumsrechts  erlassen,  dürfen  jedoch 
keiner  Person  oder  Personengruppe  den  Streik 
oder  die  Aufforderung  dazu,   das  Streikposten- 
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stehen,  die  Zahlung  von  Streikunterstützung, 
den  Boykott,  die  Veranstaltung  oder  Teilnahme 
an  Versammlungen  oder  die  Begehung  von  Hand- 

lungen verbieten,  welche  von  einer  der  streiten- 
den Parteien  möglich  wäre,  wenn  der  Konflikt 

nicht  bestünde.  Zur  Durchführung  dieses  Ge- 
setzes schrieb  der  Präsident  Wilson  am  17./X. 

1914  an  ein  Kammermitglied:  „Dadurch  wird 
auch  der  Arbeiterschaft  Gerechtigkeit.  Die  Art 
ihrer  Arbeit  wird  räch!  mehr  als  Handelsobjekt 
betrachtet,  welches  vom  Schicksal,  vom  Glück 
und  vom  Sein  abhängig  ist  und  welches  man  als 
Handels-  oder  Wechselartikel  betrachten  kann. 

Weh  Ins  auch  die  Bedeutung  dieser  Errungen- 
schaft sei,  sie  ist  nur  die  natürliche  Konsequenz 

eines  Gesetzes,  dessen  Ziel  ist,  die  persönliche 
Freiheit  und  Initiative  gegen  jede  Art  besonderer 

Vorherrschung  zu  schützen." 
Mexiko:  Die  neue  Verf.  v.  31./I.  1917 

regelt  in  den  Paragraphen  des  Titels  VI:  Arbeit 
und  soziale  Fürsorge,  das  Vereinsrecht.  Die 
Gesetze  Bollen  den  Arbeitern  und  den  Arbeit- 

gebern das  Kerbt  des  Streiks  und  der  Aussper- 
rung zuerkennen.  Streiks  sind  zulässig,  wenn  sie 

auf  die  Herstellung  des  Gleichgewichts  zwischen 
den  verschiedenen  Faktoren  der  Produktion  hin- 

zielen, um  die  Rechte  der  Arbeit  mit  denen  des 
Kapitals  auszugleichen.  Arbeiter  öffentlicher 
Betriebe  müssen  dem  Einigungsausschuß  eine 
beabsichtigte  Arbeitsniederlegung  10  Tage  vor- 

her anzeigen.     Streiks  werden  unzulässig,   wenn 
die  Mehrzahl  der  Streikenden  sich  gegenüber 

Personen  oder  Eigentum  Gewalttätigkeiten  zu- 
schulden kommen  läßt  oder  im  Kriege  in  der 

Regierung  unterstehenden  Betrieben.  Aus- 
sperrungen sind  nur  dann  zulässig,  wenn  eine 

Üeberproduktion  die  Einstellung  der  Arbeit 
bedingt,  um  die  Verkaufspreise  innerhalb  der 

Gestehungspreise  zu  halten,  und  mit  Zustim- 
mung des  Einigungsausschusses.  Die  zwischen 

Kapital  und  Arbeit  entstehenden  Konflikte  oder 

Streitigkeiten  sollen  durch  einen  Einigungs-  und 
Schicdsgerichtsaussi  huß  geschlichtet  werden,  der 
zu  gleichen  Teilen  aus  Vertretern  der  Arbeiter 
und  der  Arbeitgeber  und  aus  einem  Vertreter 
der  Regierung  besteht.  Eine  Weigerung  des 
Arbeitgebers,  Streitigkeiten  durch  Schiedsspruch 

beizulegen  oder  den  Spruch  des  Ausschusses  an- 
zuerkennen, beendet  den  Arbeitsvertrag.  Doch 

ist  der  Arbeitgeber  verpflichtet,  dem  Arbeiter 
eine  Entschädigung  in  der  Höhe  eines  drei- 

monatlichen Gehalts  zu  zahlen.  Die  Entlassung 
eines  Arbeiters  wegen  der  Mitgliedschaft  einer 
Vereinigung  oder  einer  Gewerkschaft,  oder  wegen 
der  Teilnahme  an  einem  zulässigen  Streik  ver- 

pflichtet den  Arbeitgeber,  je  nach  der  dem  Ar- 
beiter freistehenden  Wahl,  entweder  zur  Er- 

füllung der  aus  dem  Arbeitsvertrag  sich  er- 
gebenden Verpflichtungen,  oder  zur  Zahlung 

einer  Entschädigung  in  der  Höhe  eines  drei- 
monatlichen Lohnes.  Durch  G.  v.  24./V.  1921 

zur  Sicherung  der  Vereinsfreiheit  ist  nunmehr 
die  freie  Ausübung  des  Vereinsrechts  auf  allen 
Gebieten  gewährleistet.  Der  Koalitionszwang 
ist  mit  Strafe  bedroht. 

Japan:  Der  Art.  17  des  Gesetzes  über  die 
Aufrechterhaltung  der  öffentlichen  Ordnung 
v.  J.  1900  untersagt  außer  anderem  die  Auf- 

forderung zur  Niederlegung  der  Arbeit,  oder  die 
Ablehnung  eines  Arbeitsangebots  zum  Zwecke 
gemeinsamer    Niederlegung    der    Arbeit.        In 

neuerer  Zeit  machen  sich  Bestrebungen  nach 
einer  Revision  dieses  Gesetzes  geltend.  Das  Jahr 
1919,  welches  einen  ungeheueren  industriellen 
Aufschwung  und  eine  große  Anzahl  Arbeits- 

streitigkeiten brachte,  hat  erneut  die  allgemeine 
Aufmerksamkeit  auf  die  Arbeiterfragen  gelenkt 
und  die  Forderung  nach  einem  Gesetz,  betreffend 
die  Gewerkschaften,  laut  werden  lassen.  Eine 
außerordentliche  industrielle  Kommission  hat 
dann  auch  verschiedene  Gesetzentwürfe  vor- 

bereitet, die  das  Koalitionsrecht  schaffen  wollten. 
Die  Regierung  ist  immer  noch  dabei,  bezüglich 
eines  Gesetzes  über  die  Gewerkschaften,  ein- 

gehende Studien  und  Besprechungen  vorzu- i  nehmen. 

Australien:  Gesetze  zur  Regelung  der  Ver- 
hältnisse der  Berufsorganisationen  sind  in  den 

verschiedenen  australischen  Staaten  wie  folgt 
erlassen  worden:  Südaustralien  1876,  Neusüd- 

wales 1881,  Queensland  1886,  Tasmanien  1889, 
Victoria  1890,  Westaustralien  1902.  Im  allge- 

meinen passen  sich  die  Gesetze  den  englischen 
Gesetzen  über  die  Berufsvereine  von  1871  und 

L876  an.  Das  Gesetz  Nr.  2  (Nr.  18  v.  J.  1914), 
beschlossen  am  7./XII.  1914,  verbietet  die  Ent- 

lassung oder  Schädigung  eines  Arbeiters  der 
Organisationszugehürigkeit  wegen. 

Literatur:    /.    Haijerisehc    I.andlai/shani/luu,/,  n    ii, 
den  Jahren  ■■ ;  ISIS,  Bd.  XVI,  München  1805, 
s.  401 — 402.  —  ..'.  Bebet,  Ewu  Amendierung  der 
Zuchthausvorlage.     Neue  Zeit,  XVIII,  II,  S.  182. 
—  S.  BergiUS,  .1.  II.  IS.,  Police)/-  und  Cameral- 

Magazin,  Frankfurt  a.  M.  1767— 1774-  —  4.  Bren- 
tano,  Leitartikel  im   Berl.   Tageblatt  14.  4- 1908. 

—  5.  Ebhardt,  Sammlung  der  Gesetze  usw. für 
das  Königreich  Hannover  von  1818 — 1889,  Han- 
nover  1839/40.  —  6.  C  .Fr,  Gerstlacher,  II, nul- 

luni, ,/,  r  dt  utsch*  11  Reichsgesetze,  Stuttgart  1791.  — 
?.  Schriften  der  Gesellschaft  für  Soziale  Reform: 
Das  Recht  der  < In/n nisationen  im  neuen  Deutsch- 
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Soz.    Monatshefte,   20.   Jahrg.,    LT.,    S.  739  ff.  — 
9.  //.  Ileinemann,  Das  Koalitionsrecht  in  Deutsch- 

land und  der  Vorenticurf  zu  einem  deutschen 

Sh;ij,jeset:huel,,  lUHin  HUI.  —  10.  Kestner,  Der 

Organisationszwang,  B< -Hin  1912. — 11.  C.  Legten, 
Jhis  Koalitionsrecht  der  deutschen  Arbeiter  in 

Theorie  und  Praxis,  Hamburg  1899.  —12.  I'h. 
Lotmar,  Sbreihbruch  und  Streikarbeit..  Arbeits- 
r,  cht,  Nr.  .;,  ;,  1915,  S.  279/280.  —  13.  Löwenfeld, 
KoaUUonsrecht  und  Strafrecht,  Arch.  f.  Ges.  u. 
Stat.,  XIV,  S.  888—488.  —  14-  H.  A.  Mascher, 
Das  deutsche  Gewerbewesen  von  der  frühesten 

Zeit  bis  auf  die  Gegenwart,  Potsdam  1866.  — 
15.  Preußen:  Corpus  Constitutionum  Marchicarum. 
—  10.  (Seh.  Staatsarchiv  Berlin,  Acta  wegen  Steue- 

rung  und  Abschaffung  der  Handwerksmißbräuche, 

Nr.  28,  1791—1805.  —  17.  Sachsen:  Codex  Au- 

qusius,  Corpus  juris  Saxonici.  —  18.  Schippet, 

Beiträge  zur  Geschichte  des  Koalitionsrechts  in 
Deutschland.     Neue  Zeit,  17.  Jahrg.,  IL,  S.  81, 

101, 182, 177  ff.   19.  Schönlank,  Soziale  Kämpfe 
vor  300  Jahren.  —  20.  Derselbe,  Arch.  f.  soz. 

Ges.  u.  Stat.,  1891,  III.,  S.65  9.  —21.  Ferdinand 
Tönnies,  Vereins-  und  Versammlungsrecht  wider 

die  Koalitionsfreiheit  (Schriften  der  Ges.  f.  Soz. 

Reform),  HeftS,  Jena  1902.  — 22.  S.  Weinberg, 
Die  wirtschaftlichen  Kämpfe  der  Arbeiter  und 

die  Sbrafrechtspflege,  Berlin  1911.  —  23.  Zeüschr. 
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für  die  Geschichte,  des  Oberrheines,  herausg.  von 
F.  J.  Motte,  Bd.  XIII.  —  24.  Rotteck  und 
Welcher,  Staatslexikon,  3.  Aufl.,  Bd.  I,  Art. 
„Associationen",  Leipzig  1856.  —  25.  Faber, 
Anton,  Europäische  Staats- Kantzley  1697 — 1756. 
—  26.  S.  Nestriepke,  Das  Koalitionsrecht  in 
Deutschland,  Berlin  1914.  —  27.  Webb,  Sldneij 
und  Beatrice,  Die  Geschichte  des  Britischen 
Trade  Unionismus,  deutsch  von  It.  Bernstein, 
Stuttgart  1895.  Rud.    Wissell. 

Kohlen. 

1.  Die' Entstehung  der  Kohle  und  ihre  Lager- stätten. 2.  Handelsformen  der  Kohle.  3.  Die 
Kohlenlagerstätten.  4.  Die  Gewinnung  der 
Kohle.  5.  Die  deutsche  Kohlenindustrie  im  Rah- 

men der  Weltwirtschaft.  6.  Die  Kohlenvorräte 
der  Erde  und  Deutschlands  nach  dem  Stande 
des  Jahres  1913.  7.  Die  Kohlenvorräte  der  Erde 
nach  einzelnen  Ländern  i.  J.  1913  (Stein-  und 
Braunkohle).  8.  Die  Kohlenvorräte  Europas  nach 
dem  Stande  von  1913.  9.  Die  Kohlenvorräte 
Deutschlands  nach  dem  Stande  der  Gegenwart. 
10.  Der  Kohlenverbrauch  der  einzelnen  Staaten 

Europas  i.  J.  1913.  11.  Statistik  der  Kohlen- 
industrie Deutschlands.  12.  Die  Kohlenliefe- 

rungen Deutschlands  auf  Grund  der  Friedens- 
bedingungen und  des  Abkommens  von  Spaa. 

13.  Das  Verfügungsrecht  über  die  in  der  Erde 
ruhenden  Kohlenschätze.  14.  Die  Regelung  der 
Kohlenwirtschaft  in  Deutschland.  15.  Kohlen- 

steuer. 16.  Die  Sozialisierung  des  Kohlenberg- 
baues. 

Die  Kohlen  bilden  die  Grundlage  für  die 
wirtschaftliche  Entwicklung  jedes  Industrie- 

staates. Nur  wenn  in  einem  Lande  solche 
Kohlenschätze  in  größerer  Menge  vorhanden 
sind  oder  wenn  ein  Land  frachtlich  so 
günstig  gelegen  ist,  daß  es  auf  billige  Weise 
von  einem  Nachbarstaat  mit  Kohlen  ver- 

sorgt werden  kann,  wird  die  Grundlage  für 
die  industrielle  Entwicklung  gegeben  sein. 

Als  Beispiel,  wie  groß  die  Bedeutung  der 
Kohle  für  die  Industrie  ist,  möge  in  nach- 

folgender   Zusammenstellung    die    Gliede- 
rung   des    inländischen    Steinkohlen- 

verbrauchs Deutschlands  in  normalen 

"Wirtschaftszeiten  vor  dem  Kriege  angegeben werden.    Von  den  zur  Verfügung  stehenden 
Kohlenmengen  haben  verbraucht: 
Metallhütten   aller   Art,   Eisenhütten, 

Eisenwerke  und   die   Industrie   der 
Maschinen,  Instrumente  und  Appa- 
rate     42,58% 

Hausbrand        *2,35% 
Eisenbahn-  und  Straßenbahnbau  und 

-betrieb             10,87% Selbstverbrauch  der  Steinkohlenwerke 
nebst  Herstellung  von  Koks  und  Bri- 

ketts         7,00% 
Binnenschiffahrt,  See-  und  Küsten- 

schiffahrt, Hochseefischerei,  Hafen- 
und  Lotsendienst          4>63% 

Industrie  der  Steine  und  Erden.    .    .  4,38% 
Gasanstalten    3>33% 
Chemische  Industrie    3,03% 

Textilindustrie,  Bekleidungs-  und  Rei- 
nigungsgewerbe      2,82% 

Elektrische  Industrie    1,58% 
Kriegsmarine    Ii28% 
Papierindustrie  und  polygraphische  Ge- 

werbe       1,32% 
Industrie  der  Nahrungs-  und  Genuß- 

mittel       °,94% 
Brauereien  und  Branntweinbrennereien  0,92  % 
Glasindustrie    °,7o% 
Rüben-    und    Kartoffelzuckerfabriken 

und  Zuckerraffinerien    0,61% 

Salzgewinnung,  Salzbergwerke  und  Sa- 
linen    °>45% 

Erzgewinnung  und  Aufbereitung  von 
Erzen  aller  Art    °>4i% 

Wasserversorgungsanlagen,  Bade-  und 
Waschanstalten    °>38% 

Leder-,     Gummi-     und    Guttapercha- 
industrie      °,3o% 

Industrie  der  Holz-  und  Schnitzstoffe  0,1 1% 

100,00% 

Aus  dieser  Zusammenstellung  ist  er- 
sichtlich, daß  bei  weitem  die  größten  Kohlen- 

mengen  Deutschlands  von  der  Industrie 

aufgenommen  werden. 
1.  Die  Entstehung  der  Kohle  und  ihre 

Lagerstätten.  Die  Kohle  verdankt  ihren 
Ursprung  Pflanzenstoffen,  welche  zu  einer 
Zeit  üppiger  Vegetation  bei  mildem  Klima 
die  Erdoberfläche  bedeckten.  Damit  aus 
diesen  Pflanzenstoffen  Kohlen  entstehen 

können,  ist  es  erforderlich,  daß  sie  vermodern, 
aber  nicht  verwesen.  Um  das  Faulen  und 
Verwesen  der  Pflanzenstoffe  zu  verhindern, 
müssen  sie  von  Wasser  bedeckt  und  vor  den 

zerstörenden  Wirkungen  des  Sauerstoffes 

der  Luft  geschützt  werden.  Säkulare  He- 
bungen und  Senkungen  haben  an  einzelnen 

Teilen  der  Erdoberfläche,  in  denen  in  früheren 
Zeiten  der  Erdgeschichte  eine  solch  üppige 
Pflanzenvegetation  bestand,  zur  Bildung  zum 

Teil  sehr  wichtiger  Kohlenlagerstätten  Ver- 
anlassung gegeben,  indem  die  Pflanzenstoffe 

unter  der  Wasserbedeckung  den  Kohlungs- 
prozeß durchmachen  konnten,  worauf  wie- 

derum ein  Herausheben  dieser  Kohlenbildung 
an  die  Erdoberfläche  erfolgte  und  somit 
ein  weiteres  Wachsen  und  Mächtigerwerden 
der  Kohlenlagerstätte  gegeben  war.  Auf 
diese  Weise  haben  sich  z.  B.  in  Oberschlesien 
Steinkohlenflöze  bis  zu  10  m  Mächtigkeit, 

im  Geiseltale  bei  Merseburg  Braunkohlen- 
lager von  60  bis  80  m  Mächtigkeit  und  im 

Rheintale  an  der  „Ville"  solche  Braunkohlen- 
lagerstätten bis  100  m  Mächtigkeit  gebildet. 

Nach  dem  Alter  der  Kohlenlager- 
stätten unterscheidet  man  Torf,  Braun- 

kohle, Steinkohle  und  Anthrazit.  Der  Torf 
stellt  die  jüngste  Kohlenbildung  dar,  welche 
in  der  Gegenwart  noch  stattfindet.  Die 
Braunkohlen   gehören  im   wesentlichen   der 
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sog.  Tertiär-Formation  an,  welche  der  Eis- 
zeit voranging,  während  Steinkohle  und 

Anthrazit  den  älteren  Formationen  der  Erd- 
geschichte eingelagert  sind. 

Entsprechend  diesem  Alter  der  Kohle, 
ist  auch  ihre  chemische  Zusammensetzung 
eine  recht  verschiedene.  Leider  ist  es  bisher 
noch  nicht  möglich  gewesen,  festzustellen, 
aus  welchen  Verbindungen  die  Kohlen 
eigentlich  bestehen.  Wir  wissen  nur,  daß 
sie  im  wesentlichen  Kohlenstoff,  Wasser- 

stoff und  Sauerstoff  enthalten,  haben  aber 
nicht  endgültig  festlegen  können,  welche 
Verbindungen  diese  Elemente  untereinander 
eingehen.  Wie  die  Emtgasungsprodukte  der 
Kohle  zeigen,  dürften  hierbei  Koldenwa-ser- 
stoffe  eine  erhebliche  Rolle  spielen. 

Nachfolgend  wird  die  chemische  Zu- 
sammensetzung der  Kohle  nach  Koh- 

lenstoff, Wasserstoff  und  Sauerstoff,  be- 
ginnend mit  den  jüngsten  Brennstoffen,  zu 

denen  auch  Doch  das  Holz  gerechnet  werden 
soll,  angeführt: 

Kohlen- stoff 

0/ 

/o 

Wasser- stoff 

/o 

Sauer- stoff 
% 

Holz   
Torf   
Braunkohle  .  .  . 
Steinkohle: 
Flammkohle  .    . 
Gaskohlc    .    .    . 
Kokskohle      .    . 

Magerkohle  .  . 
Anthrazit   .... 

50 

55-6
0 65-7
8 

80 
82-84 

86-88 

90—92 

94-98 

6 
6-5 

5 

5 
5 
5 5-4 

3-i 

44 
39-35 
30-17 

15 

13-11 
9-7 

5-4 

3-i 

Es  zeigt  sich  also,  daß  der  Kohlenstoff- 
gehalt mit  dem  Alter  der  Kohle  zunimmt, 

beginnend  beim  Holz  mit  50%  und  steigend 
beim  Anthrazit  bis  auf  98%.  Andererseits 
nimmt  der  Wasserstoff-  und  Sauerstoff- 
gehalt  ständig  ab  und  zwar  der  Wasserstoff- 

gehalt von  6  %  beim  Holz  bis  auf  1  %  beim 
Anthrazit  und  der  Saucrstoffgehalt  von  44% 
beim  Holz  bis  ebenfalls  auf  1  %  beim  Anthra- 
zit. 

Entsprechend  der  chemischen  Zusammen- 
setzung ändert  sich  auch  der  Heizwert 

der  Kohle,  der  für  ihre  Verwendung  von 
allergrößter  Bedeutung  ist.  Nachfolgend 
werden  die  Heizwerte  einzelner  Brennstoffe 

zusammengestellt  und  zum  Vergleich  die 
entsprechenden  Werte  für  einige  Oele  an- 
gegeben. 

Hierbei  ist  der  außerordentlich  große 
Unterschied  zu  beachten,  der  zwischen  Stein- 

kohle und  Braunkohle  besteht.  Während 
die  Steinkohle  im  Mittel  etwa  7100  Wärme- 

einheiten zeigt,  zeigt  Bohbraunkohle  im 
Durchschnitt  nur  2300  evtl.  sogar  noch 
weniger  Wärmeeinheiten.  Eine  Tonne 
Braunkohle   ist   in   ihrem    Heizwert    daher 

Heizwert in  WE 

Grenz- 
Mittel- 

werte werte 

Rhein.-Westf.  Steinkohle 
Fettkohle   6200—7900 

7600 

6000—7800 

7500 

5600—7600 
6800 

Schlammkohle    .    .    . 
4500—5300 

5000 

Schles.  Steinkohle     .   .    . 

5500—6800 

6200 

Sachs.  Steinkohle      .    .   . 
5600—7100 6500 Steinkohlenbriketts: 

Westfalen   — 

7500 

— 
6500 Koks: 

Grober  Gaskoks    .   .   . 
5800—6600 

6300 
6100— 7100 

6500 Böhm.  Braunkohle  .   .   . 

4200—6000 6300 
Mitteldeutsche  Braunkohle 2100—2900 

2300 Braunkohlenbriketts     .   . 
4600—5200 

5000 

Torf  (Hannover)    .... 
3000—4200 

35oo 

Lokomotivlösche   .... 
4000 — 4700 

4300 

Petroleumtreiböl    .... — 10  000 

Braunkohlenteeröl     .   .  . — 

9800 

Steinkohlenteeröl  .... - 8600 

etwa  y3  Tonne  Steinkohle  gleichzusetzen. 
Auffallend  sind  die  außerordentlich  hohen 
Heizwerte  der  Oele,  insbesondere  des  Petro- 
leumtreiböla  mit  10  000  Wärmeeinheiten. 
Es  leuchtet  ein,  daß  die  Verwendung  der- 

artiger hochwertiger  Brennstoffe  gewaltige 
Vorteile  den  Kohlen  gegenüber  bietet  und 
es  ist  daher  verständlich,  daß  z.  B.  Amerika 
während  des  Krieges  sich  bemüht  hat,  seine 
Handelsflotte  ganz  mit  Oelfeuerung  zu  ver- 
sehen. 

Die  wertvollen  Bestandteile,  welche  in 

der  Kohle  stecken,  haben  von  jeher  das  Be- 
streben gefördert,  die  Kohle  weiter  zu 

verarbeiten  und  gerade  in  neuerer  Zeit 
sind  in  Deutschland  die  Kaiser-Wilhelm- 
Institute  für  Kohlenforschung  gegründet 

worden,  welche  diese  Bestrebungen  in  wissen- 
schaftlicher Weise  fortsetzen  und  bereits 

recht  wertvolle  Ergebnisse  erzielt  haben. 
Die  Bohbraunkohlen  sind  wegen  ihres 

hohen  Wassergehalts  in  vielen  Fällen  nicht 
geeignet,  unmittelbar  verbraucht  zu  werden. 
Um  ihre  Güte  zu  verbessern,  werden  sie  nach 

vorangegangener  künstlicher  Trocknung  bri- 
kettiert, wodurch  sie  nicht  nur  eine  bessere 

Versandform  erhalten,  sondern  auch  der 
Heizwert  von  2300  auf  5000  WE  ge- 

steigert werden  kann.  Allerdings  werden 
zur  Erzeugung  von  1  t  Braunkohlenbriketts 
etwa  3  t  Bohbraunkohle  einschließlich 
der  Kohlentrocknung  benötigt.  Jedoch  ist 
die  Herstellung  der  Briketts  ohne  Zusatz 
irgendeines  Bindemittels  möglich,  da  die 
Braunkohle  so  viel  Bitumen  enthält,  daß 
sich  unter  dem  Druck  der  Presse  eine  Bin- 

dung der  Kohlensubstanz  zum  Brikett 
herbeiführen  läßt. 
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Auch  in  der  Steinkohlenindustrie 
werden  vielfach  Briketts  hergestellt,  vor 
allem,  wenn  man  für  den  fallenden  Kohlen- 

staub keine  Verwendung  hat.  Hier  ist  jedoch 
eine  vorherige  Trocknung  der  Kohle  nicht 
erforderlich,  andererseits  aber  muß  ein  Pech- 

zusatz beigefügt  werden,  um  ein  Aneinander- 
backen  der  Kohlenteilchen  zum  Brikett  zu 
bewirken.  An  Stelle  des  unverwendbaren 
Kohlenstaubes  erhält  man  nun  ein  hoch- 

wertiges und  gut  zur  Versendung  geeignetes 
Steinkohlenbrikett. 

Weitgehende  Verwendung  findet  Stein- 
kohle in  Kokereien  und  Gasanstalten 

zur  Erzeugung  von  Koks,  Gas  und  den  so 
wertvollen  Nebenprodukten  dieser  Stein- 

kohlenverarbeitung, Teer  und  Ammoniak. 
Während  die  Kokerei  darauf  hinarbeitet, 

einen  möglichst  guten  Koks  zu  erzielen  und 
die  wertvollen  Nebenprodukte  Teer  und 
Ammoniak  möglichst  vollständig  zu  ge- 

winnen, wobei  auf  die  Beschaffenheit  der 
abfallenden  Gase  weniger  Wert  gelegt  wird, 
arbeitet  die  Gasanstalt  umgekehrt  in  der 
Hauptsache  auf  ein  gutes  Gas.  Hier  sind 
Koks,  Ammoniak  und  Teer  Nebenprodukte, 
die  nur  insoweit  mitgewonnen  werden,  als 
die  gute  Beschaffenheit  des  Gases  nicht 
leidet. 

Eine  solche  Verarbeitung  der  Steinkohle 
in  Kokereien  und  Gasanstalten  erfolgt  in 
luftdicht  abgeschlossenen  Oefen,  in  denen 
die  Kohle  einer  hohen  Temperatur  ausgesetzt 
wird.  Hierbei  entweichen  die  flüchtigen 
Gase  der  Kohle,  aus  denen  Teer  und  Ammo- 

niak niedergeschlagen  werden,  während  das 
Gas  selbst  als  Leuchtmittel  oder  zur  Kraft- 

erzeugung und  ein  Teil  auch  in  den  Gas- 
anstalten und  Kokereien  zur  Verkokung  ge- 

braucht wird.  Stellt  der  Koks  ein  außer- 
ordentlich wertvolles  Material  für  die  Hütten- 
industrie zum  Niederschmelzen  der  Erze 

dar,  so  besitzen  die  gewonnenen  Neben- 
produkte verhältnismäßig  noch  viel  höheren 

Wert.  Das  beifallende  Ammoniak  findet 
als  Ammonsulfat  ausgedehnte  Verwendung 
als  Düngemittel  in  der  Landwirtschaft, 
während  auf  der  Verarbeitung  des  Stein- 

kohlenteeres sich  zahlreiche  Industrien  auf- 
gebaut haben,  unter  denen  besonders  die 

Anilinfarbenfabrikation  weite  Verbreitung 
und  Weltruf  erlangt  hat.  Es  würde  zu  weit 
führen,  hier  auf  die  vielen  Stoffe  einzugehen, 
die  sich  aus  Steinkohlenteer  gewinnen  lassen. 

Eine  weitere  Verarbeitung  der  Kohle 
findet  in  Generatoren  statt,  wenn  es  nur 
darauf  ankommt,  das  Gas  und  die  Neben- 

produkte Teer  und  Ammoniak  zu  gewinnen, 
auf  den  festen  Rückstand,  den  Koks,  hin- 

gegen verzichtet  wird.  Im  Generatorprozeß 
wird  nämlich  die  Kohle  nicht  nur  entgast, 
sondern  auch  restlos  vergast,  so  daß  nur 
noch  die  Asche  zurückbleibt. 

2.  Handelsformen  der  Kohle.  Man  pflegt 
die  Kohle  zum  Verkauf  auf  den  Bergwerken 
nach  der  Korngröße  zu  separieren,  weil  für 
einzelne  Industriezweige  nur  bestimmte 
Kohlengrößen  Veswendung  finden  können. 
Je  nach  der  durchschnittlichen  Größe  der 
Kohlenstücke  unterscheidet  man  daher,  bei 
den  kleinsten  Sorten  angefangen,  Staub-, 
Erbs-,  Nuß-,  Würfel-  und  Stückkohlen. 
Werden  die  Kohlen  so  geliefert,  wie  sie  in 
der  Grube  fallen,  so  spricht  man  von  Förder- 
kohle. 

Andere  Unterschiede  der  Kohle  bestehen 
in  ihrem  Aussehen.  Man  unterscheidet  bei 

Steinkohle  „Glanzkohle"  oder  „Mattkohle", 
je  nachdem  ihre  Oberfläche  und  Bruchformen 
glänzend  oder  matt  sind.  Bei  stengeligem 
oder  faserigem  Gefüge  spricht  man  von 

„Faserkohle". Bei  Braunkohle  unterscheidet  man  Lignit 
(holzige  Kohle),  Knorpelkohle  oder  Sieb- 

kohle (in  Stücken  fallend)  oder  Klarkohle 
(erdige  Kohle  mit  kleinem  Gefüge).  Nach 
dem  Aussehen  läßt  sich  Braunkohle  in 

„Pechkohle",  auch  „Glanzkohle"  genannt, 
mit  schwarzer  Farbe,  in  gewöhnliche  Braun- 

kohle mit  der  ihr  eigentümlichen  braunen 

Farbe,  in  „Schwelkohle",  eine  harzreiche 
zur  Paraffingewinnung  geeignete,  meist  gelbe 

Braunkohle  und  in  „Schmierkohle"  mit 
sekundärem  Harzgehalt  einteilen. 

3.  Die  Kohlenlagerstätten.  Nach  ihrer 
Ablagerung  bilden  die  Kohlen,  eingereiht 
in  die  übrigen  Schichtenglieder  der  Erd- 

oberfläche mehr  oder  weniger  plattenförmige 

Lagerstätten,  die  als  „Flöze"  bezeichnet 
werden.  Ist  die  Begrenzung  dieser  Platten 
unregelmäßig  und  daher  auch  ihre  Dicke 

(„Mächtigkeit")  wechselnd,  so  spricht  man 
von  „Kohlenlagern".  Sehr  kleine  und  wenig- 
ausgedehnte  Kohlenlager  nennt  man 

„Nester".  Wie  alle  übrigen  Erdschichten, 
sind  auch  die  Kohlenlagerstätten  von  den 
tektonischen  Veränderungen,  welche  die 
Erdkruste  beeinflußt  haben,  nicht  frei  ge- 

blieben. Daher  sehen  wir  sehr  häufig  Kohlen- 
lagerstätten zu  Mulden  eingefaltet  oder  zu 

Sätteln  zusammengedrückt.  Auch  werden 
durch  Verwerfungen  und  Störungszonen 
ganze  Flözzüge  oft  in  ihrer  Lagerung  der- 

artig beeinflußt,  daß  Teile  solcher  Erd- 
schollen absinken  oder  hochgepreßt  werden, 

so  daß  innerhalb  desselben  Flözes  in  einem 
Kohlenbezirk  sehr  große  Niveauunterschiede 
auftreten  können. 

4.  Die  Gewinnung  der  Kohle.  Obgleich 
die  meisten  Kohlenlagerstätten  in  die  Nähe 
der  Erdoberfläche  kommen  und  auf  diese 
Weise  den  Menschen  bekannt  geworden  sind, 
sind  diese  obersten  Teile  der  Lagerstätten 
doch  bereits  seit  langer  Zeit  abgebaut,  so 
daß  in  heutiger  Zeit  Steinkohle  nur  noch 
durch  Tiefbau,  und  zwar  zum  Teil  in  bereits 
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recht  erheblichen  Tiefen  —  600  bis  800  m  — 
gewonnen  werden  muß. 

Hat  man  das  Vorkommen  von  Stein- 
kohle durch  eine  Reihe  von  Bohrungen  fest- 

gestellt, so  werden  „Schächte"  bis  in  die 
Kohlenlagerstätte  niedergebracht  und  von 
diesen  Schächten  aus  die  Kohlenflöze  durch 

Quergänge  in  das  Gestein  („Querschläge") ausgerichtet.  Sind  die  Kohlenflöze  auf  diese 

"Weise  „angefahren",  so  erfolgt  ihre  „Vor- 
richtung" für  den  Abbau,  indem  zunächst! 

in  der  Kohle  selbst  horizontale  („streichende") 
Strecken  aufgefahren  werden  und,  da  die 
Kohlenflöze  mehr  oder  weniger  geneigt 
liegen,  von  diesen  streichenden  Strecken  aus! 

„hangende"  oder  „schwebende"  Sl  recken 
nach  oben  angelegl  werden.  Auf  diese 
Weise  werden  die  einzelnen  Kohlenflöze  in  I 

„Baufelder"  zerleg!  and  aus  diesen  dann  — 
möglichst  weil  entfernt  vom  Schacht  be- 

ginnend wird  die  Kohle  gewonnen  und 

dem  Sch.-icht  nach  Möglichkeit  durch  ma- 
schinelle Förderung  zugeführt. 

Die  „Schachtförderung"  bringt  die  Kohle 
über  Tage,  wo  Bie  ..  epariert"  (in  ver- 

schiedene Korngrößen  geteilt)  und  evtl  auch 
in  einer  auf  dem  Bergwerke  L'eleirenen  Kokerei 
gleich  weiter  verarbeitet    wird. 

Die  Anlage  eines  solchen  Steinkohlen- 
bergwerks ist  unter  den  heutigen  Verhält- 

nissen gewaltig  teuer  geworden  und  er- 
fordert für  eine  Doppelschachtanlage  in 

Westfalen  bei  einer  Tiefe  von  600  m  rund 
400  Mill.  M.  Anlagekapital  ohne  Erwerb 
der  Kohlenfelder  selbst. 

Etwas  günstiger  ist  die  Gewinnung 
der  Braunkohle,  da  sie  der  sehr  viel 
jüngeren  Tertiärformation  angehört,  die  noch 
aus  lockeren  Schichten  besteht  und  meistens 

sehr  nahe  der  Oberfläche  liegt.  Bei  hin- 
reichender Mächtigkeit  solcher  Braunkohlen- 

lager ist  es  möglich,  die  Kohle  im  Tagebau 
zu  gewinnen,  indem  die  darüberliegenden 
Deckschichten  abgeräumt  werden.  Der- 

artige Tagebaue  werden  unter  den  heutigen 
wirtschaftlichen  Verhältnissen  überwiegend 
ganz  maschinell  eingerichtet.  Große  Bagger 
entfernen  die  Deckschichten  und  Abraum- 

züge mit  elektrischen  Lokomotiven,  bringen 
die  Abraummassen  auf  eine  Halde,  bzw.  ver- 
stürzen  sie  nach  dem  Auskohlen  des  Tage- 

baues in  die  geschaffenen  Hohlräume. 

Ist  auf  diese  Weise  eine  größere  Kohlen- 
fläche freigelegt,  so  wird  ebenfalls  durch 

Baggermaschinen  die  Kohle  selbst  herein- 
gewonnen und  auf  einer  schiefen  Ebene  aus 

dem  Tagebau  heraus  zumeist  gleich  in  eine 
Brikettfabrik  gebracht,  um  dort  zerkleinert, 
getrocknet  und  gepreßt  zu  werden,  soweit 
sie  nicht  als  Rohkohle  Verwendung  findet. 
Moderne  elektrische  Zentrifugalpumpen 
sorgen  für  eine  Entwässerung  des  Deck- 

gebirges und  der  Kohlenschichten. 

Eine  solche  Braunkohlen-Tagebauanlage 
erfordert  unter  den  heutigen  wirtschaftlichen 
Verhältnissen  gleichfalls  sehr  hohe  Anlage- 

kosten, die  mit  einer  Brikettfabrik  auf  etwa 
260  Mill.  M.,  ohne  Erwerb  der  Kohlenfelder, 
zu  veranschlagen  sind. 

Nicht  ganz  so  kostspielig  ist  die  Anlage 
eines  Braunkohlen-Tiefbaues,  der  an 
Stelle  des  Tagebaues  treten  muß,  wenn  die 
Mächtigkeit  der  Deckschichten  im  Verhält- 

nis zur  Mächtigkeit  des  Kohlenlagers  zu 
groß  ist,  als  daß  eine  maschinelle  Gewinnung 
der  Deckschichten  wirtschaftlich  noch  mög- 

lich wäre.  Ein  solcher  Braunkohlen-Tief bau- 
betrieb  ähnelt  in  vieler  Beziehung  einer  Stein- 
kohlen-Tiefbauanlage,  nur  daß  es  sich  nicht 
iini  mi  große  Tiefen  handelt.  Da  ein  solches 
Bergwerk  auch  nicht  die  große  horizontale 

Ausdehnung  der  Steinkohlenbergwerke  be- 
sitzt, \<\  es  möglich,  mit  einem  Anlage- 

kapital von  10  bis  15  Mill.  M.  bereits  einen 

mittelgroßen  Tiefbau  auf  Braunkohle  ein- 
zurichten, doch  kann  die  Leistung  natur- 

gemäß nicht  derartig  gesteigert  werden  wie 
beim  Braunkohlen-Tagebau,  da  die  Ge- 

winnung der  Kohle  beim  Tiefbau  nicht 
1 1 1 ; i  cliiuell  eingerichtet  werden  kann  und 
beim  Betrieb  äußerste  Vorsicht  geboten  ist, 
um  das  Durchbrechen  der  lockeren  hangenden 
Schichten  zu  vermeiden.  Trotz  aller  Vor- 

sichl  erfolgen  in  solchen  Braunkohlen- 

Tiefbauen  doch  fast  jährlich  Schwimmsand- 
durchbrüchc,  welche  die  Kosten  der  Kohlen- 

gewinnung recht  unangenehm  beeinflussen. 
5.  Die  deutsche  Kohlenindustrie  im 

Rahmen  der  Weltwirtschaft.  Durch 

Wechselbeziehungen  sind  die  Volkswirt- 
schaften der  einzelnen  Länder  innig  mit- 
einander in  der  Weltwirtschaft  verknüpft. 

Man  würde  daher  nur  ein  einseitiges  Bild 

erhalten,  wollte  man  die  Kohlenindustrie 

eines  Landes  losgelöst  von  ihren  weltwirt- 
schaftlichen Beziehungen  betrachten.  Für 

die  Beurteilung  der  Kohlenindustrien  der 

einzelnen  Länder,  für  ihre  zukünftige  Ent- 

wicklung sind  die  Kohlenvorräte  maß- 

gebend. Für  die  industrielle  Entwicklung  eines 

Landes  in  der  Gegenwart  ist  ausschlaggebend 

die  Kohlenförderung,  da  sie  die  Grundlage 

jeglicher  industriellen  Betätigung  bildet,  und 

der  Kohlenverbrauch  des  Landes,  der  wie- 

derum abhängig  ist  nicht  nur  von  der  Forde- 

rung, sondern  auch  von  der  Ein-  und  Aus- 
fuhr, d.  h.  von  den  Wechselbeziehungen 

und  dem  Außenhandelsverkehr  mit  anderen Staaten. 

6.  Die  Kohlenvorräte  der  Erde  und 

Deutschlands  nach  dem  Stande  des  Jahres 

1913.  Der  Internationale  Geologenkongreß 

in  Toronto  (Canada)  im  Jahre  1913  hatte 

es  sich  zur  Aufgabe  gestellt,  die  Kohlen- 
vorräte der  Erde  nach  einzelnen  Ländern 
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von  den  Sachverständigen  dieser  Staaten 

feststellen  zu  lassen.  Diese  außerordentlich 

dankenswerte  Arbeit  hat  über  die  Verteilung 

der  Kohlenschätze  der  Erde  sehr  interessante 

und  für  die  Zukunft  bedeutungsvolle  Auf- 

klärung gebracht.  Nach  einzelnen  Erd- 
teilen ergibt  die  Summe  an  nachgewiesenen, 

wahrscheinlichen  und  möglichen  Kohlen- 
vorräten folgendes  Bild: 

1.  Amerika   5105528  Mill.  t 
2.  Asien   1279586     „     t 
3.  Europa         784190     „     t 
4.  Australien         170410     „     t 
5.  Afrika           57839     „     t 

Von  ganz  überragender  Bedeutung  sind 
die  Kohlenvorräte  Amerikas,  die  der  weiteren 
industriellen  Entwicklung  Amerikas  eine 

sichere  Grundlage  geben.  Auch  Asien  ver- 
fügt über  ganz  gewaltige,  dem  europäischen 

Erdteil  weit  überlegene  Kohlenmengen.  Viel 
geringer  sind  die  Kohlenvorräte  Australiens 
und  noch  weniger  Bedeutung  besitzen  die 
afrikanischen  Kohlenlagerstätten. 

7.  Die  Kohlenvorräte  der  Erde  nach 
einzelnen  Ländern  i.  J.  1913  (Stein- 
und  Braunkohle).  Nach  einzelnen  Staaten 
sind  die  Kohlenvorräte  der  Erde  in  nach- 

folgender Zahlentabelle  zusammengestellt: 
1.  Ver.  Staaten  v.  A.   .    .    .     3838657  Mill.  t 
2.  Canada   1234269     ,,     t 
3.  China         995587     „     t 
4.  Deutschland         423356     ,,     t 
5.  England         189533     ,,     t 
6.  Sibirien  (Rußland)     .    .    .       173879     „     t 
7.  Austral.  Bundesstaat.    .    .       170 150     „     t 
8.  Brit.-Indien    und    andere 

Gebiete  Asiens          102 150     ,,     t 
9.  Rußland  (europ.)   ....         60106     „     t 

10.  Oesterreich-Ungarn    .    .    .         59269     ,,     t 
11.  Afrika           57839     „     t 
12.  Uebriges  Amerika  ....         32602     „     t 
13.  Frankreich           17583     „     t 
14.  Belgien           n  000     „     t 
15.  Spanien    8768     „     t 
16.  Spitzbergen    8750     „     t 
17.  Japan    7970     „     t 
18.  Niederlande    4402     ,,     t 
19.  Serbien    529     „     t 
20.  Bulgarien    388     „     t 
21.  Italien    243     „     t 
22.  Schweden    114     „     t 
23.  Dänemark    50     ,,     t 
24.  Griechenland    40     ,,     t 
25.  Rumänien    39     „     t 
26.  Portugal    20     „     t 

Aus  dieser  Zusammenstellung  lassen  sich, 
um  eine  Uebersicbt  zu  bekommen,  drei 
Gruppen  herausschälen.  In  die  erste  Gruppe 
sollen  die  Staaten  eingereiht  werden,  welche 
mehr  als  100  000  Mill.  t  Kohlenvorräte  be- 

sitzen. Es  sind  dies  die  Länder  unter  1  bis  8, 
unter  denen  besonders  die  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika,  Canada  und  China 
mit  ihren  Kohlenvorräten  hervorragen.  Eine 
zweite   Gruppe  umfaßt  die  Länder,  welche 

über  1000  Mill.  t  Vorräte  verfügen.  Es  sind 
dies  die  unter  9  bis  18  genannten  Staaten, 
unter  denen  das  europäische  Rußland, 
Oesterreich-Ungarn  in  seiner  früheren  Gestalt 
und  Afrika  besonders  zu  nennen  sind.  Eine 

dritte  Gruppe  umfaßt  die  Staaten,  welche 
unter  1000  Mill.  t.  Kohlenvorräte  besitzen; 

sie  kommen  naturgemäß  für  eine  Versorgung" des  Weltmarktes  mit  Kohle  in  der  Zukunft 

nicht  in  Frage,  vielmehr  können  die  vor- 
handenen Kohlenmengen  nur  zur  Verwen- 

dung im  eigenen  Lande  kommen. 
8.  Die  Kohlenvorräte  Europas  nach 

dem  Stande  von  1913.  Unter  den  Kohlen- 
staaten Europas  steht  Deutschland  mit  einem 

Gesamtvorrat  von  rd.  423  000  Mill.  t  an 

erster  Stelle.  Es  folgt  England  mit  rd. 

190  000  Mill.  t,  das  europäische  Ruß- 
land mit  rd.  60  000  Mill.  t,  das  alte 

Oesterreich-Ungarn  mit  rd.  59  000  Mill.  tr 
Frankreich  mit  rd.  18  000  Mill.  t,  Belgien 
mit  rd.  11 000  Mill.  t,  Spanien  mit  rd. 
8800  Mill.  t,  Spitzbergen  mit  ebenfalls 
8800  Mill.  t  und  schließlich  die  Niederlande 

mit  4400  Mill.  t.  Die  übrigen  Länder  kommen 
wegen  ihrer  geringen  Vorräte  in  einer  solchen 
Gesamtaufstellung  kaum  in  Frage. 

Interessant  ist  nun  festzustellen,  wie- 
groß die  Kohlenvorräte  der  einzelnen 

europäischen  Länder,  berechnet  je  qkm  des 
Landes,  sind.  Hier  ergibt  sich  ein  ganz 
anderes,  in  nachfolgender  Zusammenstellung 
ersichtlich  gemachtes  Bild. 
1.  Deutschland    ....  0,783  Mill.  t  je  qkm 
2.  England    0,596  ,,  t  „ 
3.  Belgien    0,374  >>  t  ,, 
4.  Niederlande     ....  0,129  ,,  t  ,, 
5.  Oesterreich-Ungarn    .  o,o8S  „  t  ,, 
6.  Bulgari  n    0,040  „  t  ., 
7.  Frankreich    °)033  „  t  ,, 
8.  Spanien    0,018  „  t  ,, 
9.  Rußland    0,011  ,,  t  ,, 

10.  Serbien    0,006     „  t  ,, 
11.  Dänemark    0,001     ,,  t  „ 
12.  Italien    0,0008  ,  t  ,, 
13.  Griechenland   ....  0,0003  »  t  ,, 
14.  Rumänien    0,0003   ,,  t  ,, 
15.  Schweden    0,0003  »  t  ,, 
16.  Portugal    0,0002   „  t  ,, 

Diese  Zusammenstellung  zeigt,  daß  be- 
sonders begünstigt  die  unter  1  bis  4  genannten 

Staaten  Deutschland,  England,  Belgien  und 
die  Niederlande  sind,  in  denen  die  Gesamt- 
kohlenvorräte  über  100  000  t  je  qkm  be- 

tragen. Zu  beachten  sind  weiterhin  die 
Kohlenvorräte  in  den  unter  5  bis  9  genannten 
Ländern,  in  denen  auf  den  qkm  mehr  als 
10  000  t  entfallen.  Die  unter  10  bis  16  ge- 

nannten Länder  verfügen  nur  über  Kohlen- 
vorräte, die  unter  6000  t  je  qkm  bleiben. 

Zum  Vergleich  sei  angeführt,  daß  die 
Kohlenvorräte  der  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  je  qkm  0,409  Mill.  t,  in  China 
0,089  Mill.  t  und  in   Japan  0,012  Mill.   t 
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betragen.  Nach  diesem  Gesichtspunkte 
gefaßt,  würden  die  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  erst  an  dritter  Stelle  hinter  Deutsch- 

land und  England  kommen. 
9.  Die  Kohlenvorräte  Deutschlands 

nach  dem  Stande  der  Gegenwart.  Nach 
einzelnen  Bezirken  sind  die  i.  J.  1913  nach- 

gewiesenen Kohlenmcngen  Deutschlands  fol- 
gendermaßen zu  gliedern: 

Steinkohlenbezirke:  Mill.  t  % 

1.  Rheinland-Westfalen.  213  51,1 
2.  Oberschlesien  ....  166  40,6 
3.  Saarbezirk  (Pfalz  und 

Lothringen)           16,5  4,4 
4.  Linksrheinischer     Be- 

zirk             10,5  2,6 
6.  Niederschlesien    .    .    .  3,0  0,7 
6.  Sachsen    0,25  0,06 
7.  übrige  kleine  Bezirke  0,23   0,06 

insgesamt      409,00  100,00 
Braunkohlenbezirke:  14 
diu  unter  linfe  1  heinischei 

Bezirk    6 

insgesamt  423,00  .Millionen  t 

Durch  die  Friedensbedingungen  und  ins- 
besondere durch  die  Abtretung  des  Saar- 

bezirkes Bowie  des  Hauptindustriebezirkes 
von  Oberschlesieu  hat  Deutschland  gewaltige 
Verluste  auch  in  bezug  auf  seine  Kohlen- 

vorräte erlitten.  Berücksichtigt  man  noch, 
daß  das  Verfügungsrecht  über  die  links- 

rheinischen Teile  entzogen  ist,  so  ergibt 
sich  nach  dem  Staude  der  Gegenwart  für 
die  Kohlen  Vorräte  Deutschlands  fol- 

gendes Bild: 

Milli- 
arden t        % 

Gesamtvorrat   423  100 
abzutreten:  Milli- 

arden t 
Oberschlesien     .   .    .    166 
Saarbezirk  ....  16,5        182,5         43 
bleiben:  240,5  57 
entzogenes  Verfügungs- 

recht: 
linksrheinischer  Stein- 

kohlenbezirk  .    .    .      10,5 
inksrheinischer  Braun- 

kohlenbezirk  ...        6  16,5  3,9 
224  53,1 

Deutschland  hat  also  durch  den  unglück- 
lichen Krieg  fast  die  Hälfte  seiner  gesamten 

Kohlenvorräte  verloren.  Es  ist  jedoch  hierbei 
zu  bemerken,  daß  für  Oberschlesien  der 

gesamte  Kohlenvorrat  eingesetzt  ist,  ob- 
gleich ein  Teil  bei  Deutschland  geblieben  ist. 

Da  die  neue  polnische  Grenze  in  Oberschlesien 
aber  noch  nicht  feststeht  und  Umrechnungen 
über  die  im  deutsch  gebliebenen  Teile  an- 

stehenden Kohlenmengen  sehr  schwierig 
sind,  blieb  vorderhand  kein  anderer  Ausweg, 
als   die    Kohlenvorräte   Oberschlesiens   vor- 

läufig in  ihrer  Gesamtheit  zu  erfassen. 
Nach  roher  Schätzung  dürften  höchstens 
VB  der  Kohlenvorräte  Oberschlesiens  deutsch 

geblieben  sein. 10.  Der  Kohlenverbrauch  der  einzelnen 
Staaten  Europas  im  Jahre  1913.  Nicht 
nur  von  Bedeutung  für  die  Inangriffnahme 
der  Kohlenlagerstätten  in  den  einzelnen 
Ländern,  sondern  auch  für  den  Stand  der 
industriellen  Entwicklung  dieser  Länder  ist 
die  nachfolgende  Zusammenstellung  über 
den  Kohlenverbrauch  der  einzelnen 
Staaten  in  Tonnen  je  Einwohner  nach 
dem  Stande  vom  Jahre  1913: 

1.  Kngland    4,01  t  je  Einwohner 
2.  Deutschland    ....  3,85  t  „ 
3.  Belgien    3,55  t  „  „ 
4.  Frankreich    1,59  t  ,,  „ 
ö.  Niederlande     ....  1,39  t  „  ,, 
ti.    Dänemark    1,21  t  „  ,, 

7.  Oesterreich-Ungarn    .  1,17  t  „  „ 
8.  Norwegen    0,99  t  „  „ 
9.  Schweden    0,96  t  „  „ 

LO.  Schweiz    0,87  t  „  „ 
1 1.  Spanien    0,30  t  „  ,, 
il'.  [tauen    0,35  t  „  „ 
1.;.  Rußland    0,31  t  „ 
14.  Portugal   0,23  t  „  „ 
15.  Balkan  (Griechenland, 

Rumänien,       Bulga- 
rien,    Serbien     und 

Türkei)   0,11  t  ,,  „ 
A.  Yer.  Staaten  v. 

Amerika   5.10  t  „  ,, 
B    Japan   0,23  t  „  „ 
('.  China   0,04  t  „         „ 

Da,  wie  erwähnt,  der  Verbrauch  von 
Kohle  in  den  einzelnen  Ländern  je  Kopf 
der  Bevölkerungszahl  einen  Gradmesser  für 
die  industrielle  Entwicklung  der  Länder 
darstellt,  zeigt  die  vorangegangene  Dar- 

stellung, wie  weit  dieses  Entwicklungs- 
stadiuni in  den  einzelnen  Ländern  gediehen 

ist.  Die  unter  1  bis  7  genannten  Länder 
verbrauchen  über  eine  Tonne  Steinkohle 

jährlich  pro  Kopf  der  Bevölkerung,  während 
die  unter  8  bis  15  genannten  Staaten  einen 
geringeren  Verbrauch  an  Kohle  haben,  der 
bei  den  Balkanstaaten  sich  sogar  auf  0,1  t 
reduziert 

Zum  Vergleich  ist  unter  A,  B  und  C  noch 
der  Kohlenverbrauch  der  Vereinigten  Staaten 

von  Amerika,  Japan  und  China  an- 
gegeben, welcher  zeigt,  daß  auch  hier  die 

Vereinigten  Staaten  an  der  Spitze  stehen, 
während  Japan  und  China  im  Vergleich  zu 
den  Kohlenstaaten  Europas  fast  an  der 
letzten  Stelle  folgen  würden. 

11.  Statistik  der  Kohlenindustrie 

Deutschlands.  Die  Entwicklung  der  Stein- 
kohlenförderung Deutschlands  und  seiner 

wichtigsten  Bergbaubezirke  ist  aus  nach- 
folgender Zahlentabelle  ersichtlich. 
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Steinkohlenförderung    Deutschlands   und    seiner    wichtigsten    Bergbaubezirke 

1892-1920 1) 
(in  1000  t)   

Ka- lender-
 

Deutsches 

Reich2) 
Preußen Ruhrbecken8) 

Syndikats- zechen 

Oberschlesien Saarrevier 

jahr 
1000  t 1000  t v.  H. 1000  t v.  H. 1000  t v.  H. 1000  t v.  H. 

1000  t 

v.  H. 

1892 
71372 

65  443 
91,69 

37217 

52,14 

16437 

23,03 

6259 

8,77 

1893 
73852 

67658 
91,61 

38949 
52,74 

33  539 

45,4i 

17  110 

23,17 

5883 7,97 
1894 

76741 
70644 92,05 

40956 

52,37 

35044 

45,67 

17205 
22,42 

6592 

8,59 

1895 
79169 72  622 

9i,73 

41490 52,41 
35  348 

44,65 

18066 22,82 
6  886 

8,70 1896 85690 78994 92,19 45245 

52,80 
38916 

45.41 

19613 

22,89 

7  706 

8,99 

1897 91055 
84253 92,53 

48768 
53,56 

42  195 
46,34 20628 

22,65 

8258 
9,07 

1898 
96310 

89  574 

93,oi 
5M27 

53,4° 
44866 

46,58 

22  490 

23,35 

8769 

9,10 

1899 101  640 

94  741 
93,2i 

55217 
54,33 48024 

47,25 

23  47° 

23,09 

9025 

8,88 1900 109  290 101  966 

93,30 

60336 

55,2i 

52081 

47,56 

24829 

22,72 

9  397 

8,60 

1901 108539 101  204 
93,24 

59196 

54,54 

50412 

46,45 

25252 

23,27 

9  376 

8,64 

1902 107474 100  115 

93,15 58803 

54,71 48610 
45,23 

24485 22,78 

9  494 

8,83 

1903 116638 108809 
93,29 

65  597 
56,24 

53822 

46,14 
25265 21,66 

10  067 

8,63 

1904 120  816 
112  756 93,33 

68  701 

56,86 

67256 55,67 
25418 

21,04 
10364 

8,58 1905 121  299 
113  001 

93,i6 

66915 

55,17 

65383 

53,90 

27015 

22,27 
10639 

8,77 

1906 
137  118 

128296 93,57 78  939 57,57 

76631 

55,89 

29660 

21,63 

n  131 

8,12 
1907 

143  186 
134044 

93,62 

82403 

57,55 
So  156 

55,98 

32  223 
22,50 

10693 

7,47 
1908 147  671 139  002 94>I3 

85045 

57,59 
Si  921 

55,47 

33  966 

23,00 

11  071 

7,52 

1909 
148788 139906 94,°3 85  in 

57,2o 

80S28 

54,32 

34655 

23,29 
11  064 

7,44 

1910 152828 143  772 
94,o7 

89  315 
58,44 

83629 

54,72 

34  46i 

22,55 

10823 

7,08 

1911 
160  747 151 324 

94,14 

93800 

58,35 
86905 

54,o6 

36654 
22,80 

11  459 

7,i3 

1912 174875 165  303 94,53 
103  093 58,95 

93812 

53,65 

4J075 

23,49 
11  663 

6,67 

1913 190  109 
179  S61 

94,61 

114  833 60,40 101  652 53,47 
43  435 

22,85 
12  223 

6,43 

1914 161  385 152956 

94,78 
98  358 

60,95 

84  810 

52,55 

36996 

22,92 

9  276 
5,75 

1915 
146  868 140007 95,33 

86776 

59,o8 

73  984 

5o,37 

38107 

25,95 

7  749 

5,28 

1916 159  170 152  284 95,67 94  559 

59,41 93  556 58,78 
41723 

26,21 

8275 

5,20 

1917 
167  747 159  531 

95,io 

99  363 59,23 

98714 
5S,85 

42  752 

25,49 

9514 
5,67 

mit  Saarrevier 
1918 
1919 
1920 

1918 
1919 
1920 

158254 
116  681 

M°  757 

151  310 
107  710 131  347 

152  810 112  031 

136446 

M3  594 
103  060 
127036 

96,56 

96,16 

96,94 

94,9o 
95,68 96,72 

96024 

71  160 
88256 

60,68 

60,99 

62,70 

95  516 70266 
87  546 

ohne  Saarrevier 
96024 

71  160 

88256 
63,46 

66,07 

67,19 
95  5i6 
70266 

87546 

60,36 
60,31 

62,20 
63,13 
65,24 
66,65 

39648 

25932 

31686 

39648 

25932 

31  686 

25,05 

22,26 22,51 

26,20 

24,08 

24,12 

9  216 

8971 

9410 5,82 

7,7o 

6,69 

1)  Für  1919  und  1920  ohne  Elsaß-Lothringen. 
2)  Angaben  des  Bergbauvereins,  Essen  (einschl.  Förderung  der  Preuß.  Berginspektion  I,    Ibben- 
büren und  des  Steinkohlenbergwerks  Minden). 

3)  Entnommen  dem  Bericht  des  Rhein.-westf.  Kohlensyndikats  über  das  Geschäftsjahr  1920/21. 

Daraus  ergibt  sich,  daß  die  Steinkohlen 
gewinnung  des  Deutschen  Reiches  seit  1892 

bis  zum  Kriegsausbruch  eine  ganz  gewaltige 
Steigerung  —  um  über  100%  —  erfahren 
hat  und  zwar  von  rd.  71  Mill.  t  bis  auf 
190  Mill.  t.  Der  Krieg  brachte  einen  be- 

deutenden Rückgang  der  Steinkohlenerzeu- 
gung, der  sich  am  schärfsten  i.  J.  1915  mit 

147  Mill.  t  geltend  machte.  Die  mit  Been- 
digung des  Krieges  einsetzende  Revolution 

brachte  einen  starken  Rückschlag,  wie  ihn 
die  Steinkohlenindustrie  seit  Jahrzehnten 
nicht  zu  verzeichnen  hatte,  indem  die  Förde- 

rung i.  J.  1919  bis  auf  108  Mill.  t  zurückging, 
wobei  allerdings  das  Saarrevier  bereits  ab- 

gezogen ist.  Den  vereinten  Bestrebungen 

zum  "Wiederaufbau  Deutschlands  ist  es  ge- lungen, auch  die  Steinkohlenförderung  i.  J. 

1920  wieder  zu  steigern  und  auf  rd.  131  Mill.  t 
zu  bringen1). 

Unter  den  einzelnen  Ländern  des  Deut- 
schen Reiches  ist  Preußen  hervorragend  — 

mit  über  90%  —  an  der  Steinkohlen- 
gewinnung Deutschlands  beteiligt.  Ins- 

besondere ist  es  das  Ruhrbecken,  welches 
i.  J.  1920  mit  67,19%  an  der  gesamten 
Steinkohlenförderung  des  Deutschen  Reiches 
beteiligt  war.  Oberschlesien  hat  i.  J.  1920 
noch  24,12%  der  deutschen  Steinkohlen- 

gewinnung geliefert.  Der  Verlust  des  größten 
Teiles  seiner  Steinkohlenindustrie  muß  für 
Deutschland  sehr  schwer  ins  Gewicht  fallen. 

Das  Saarrevier  war  i.  J.  1920  mit  rd.  7% 
an  der  deutschen  Steinkohlenförderung  be- teiligt. 

x)  Im  J.  1921  rund  136  Mill.  t  Steinkohlen. 



Kohlen 763 

Von  rd.  22  Mill.  t  i.  J.  1893  konnte  die 
Rohbraunkohlenförderung  des  Deutschen 
Reiches  bis  zum  Jahre  1920  auf  rd.  112  Mill.  t 

gesteigert8)  werden,  eine  ganz  gewaltige 
Entwicklung,  die  selbst  durch  den  Krieg 
nicht  aufgehalten  wurde,  da  es  möglich  war, 
durch  großzügige  maschinelle  Gewinnungs- 
methoden,  trotz  des  Mangels  an  Arbeitern 
im  Kriege,  die  Produktion  zu  erhöhen.  Auch 
die  Brikettherstellung  konnte  von  dem 
Jahre  1897  von  rd.  4  Mill.  t  bis  auf  rd. 
24  Mill.  t  i.  J.  1920  gesteigert  werden.  Aus 
dir  vorangegangenen  Zusammenstellung  ist 
gleichfalls  ersichtlich,  daß  die  rheinische 
Braunkohlenindustrie  sowohl  an  Rohkohle 

vi  ie  .-in  Briketts  etwa  %  der  6esamterzeugung 
des  Deutschen  Reiches  liefert. 

Ueber  den  Außenhandel  des  Deut- 
schen Reiches  an  Steinkohle  in  den 

Jahren  L919  und  1920  gibt  die  unten- 
stehende Zusammenstellung  Aufschluß. 

Es  ist  hieraus  ersichtlich,  daß  die  Ein- 
fuhr von  Steinkohle  i.  J.  1920  gegen  1919 

/.war  eine  beträchtliche  Steigerung  aufweist, 
daß  aber  diese  Einfuhr  von  rd.  333  000  t 

gegen  dir  Kohlenförderung  Deutschlands 
tili  i  außerordentlich  gering  ist  und  kaum 

ins  Gewicht  fällt. 

Erheblich  hingegen  sind  die  ausgeführten 
Kohlenmengen,  die  vor  allem  durch  die 
Zwangslieferungen  an  die  Entente  die;  Kohlen- 
industrie  I  > i  i 1 1  clilands  sehr  stark  belasten 
und  den  industriellen  Wiederaufbau  durch 

sehr  empfindliche  Kohlenknappheit  gewaltig 
erschweren.  Wie  die  Zahlentabelle  zeigt, 
treten  die  frei  ausgeführten  Mengen  gegen 
die  Zwangslieferungen  derartig  zurück,  daß 
sie  kaum  Bedeutung  haben. 

Die  Ein-  und  Ausfuhr  von  Braun- 
kohle sowie  Braunkohlenbriketts  er- 

gibt nachfolgendes  Bild  auf  Seite  764: 

Ein-     und     Ausfuhr     des     Deutschen  Reiches  an  Steinkohle  1919  und  19203) 

Die  Braunkohlenförderung und  Bri- kettherstellung         d es         Deutschen 
Reiches  und 1er  rheinischen  Braunkohlen- 
industrie  in  den  Jahren 1893-1920  ergibt 
nachfolgendes Kid: 

Braunkohlen förderur 
g    und Brikett- herstellung des     Deutschen Reiches 

und     der     rh einischen    Braunkohlen- 
industrie  1893-1920  *) 
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Ex. 

in  10 )0  t 

1893 
21  574 Vor  1897 1  016 

255 

IK9-I 
L896 

22065 

-t  788 Btal  /  iii- lcnaiitraben 

1  173 
1555 

315 

410 

1896 26781 \<>r 1  721 484 
L897 29  420 3  939 

1845 

531 

L898 3]  649 

4  45o 

2  579 

623 

34205 5030 3869 
929 

l:   
40498 

6505 

5100 

1275 

L901 
•1  t  l  '"  ' 7260 

5  993 

1  ,-'-■ 

L902 

43  '-'' 
7130 

5  194 1288 
L903 

45819 
8250 6008 

1488 L904 48  633 
9280 

1,  -i„, 

1721 1905 
52512 

10234 

7896 

2021 
nun; 

56420 
11  55o 

9  622 

2447 

19U7 62547 12  891 11  281 

2953 

1908 65615 13987 

12  345 

3335 
1909 68658 14  671 

12  064 

3285 
1910 69  547 15053 

12  597 

3640 
1911 73  774 16  801 14  136 

4230 
1912 82340 19  in 16728 

5033 

1913 87  116 
21392 20  256 

5825 
l'.n  1 83  947 21  272 

[9480 
5444 

1915 88  >7o 22  748 20788 

5650 
1916 

94  332 24061 23931 6121 
1917 95  535 

22  039 

24218 

5702 

1918 100  663 
23  in 26460 

6044 

1919 93863 19  436 
24380 

5640 1920 
m  634 

24  282 30398 

6664 

Einfuhr 
1919 

t 
1920 

t 

nach Ausfuhr 

1919 
t 

1920 

t 

Amerika  .  .  .  . 
England  .  .  .  . 
Frankreich     .    .    . 
Belgien   
Holland  .  .  .  . 
Schweiz  .  .  .  . 
Saarrevier      .    .    . 
Afrika   
Tschechoslowakei 

46230 20 

2  148 

386 

258906 

12  877 

984 
2  944 

45 

92 

25  542 

3005 
27  757 

Entente   
Polen   

Danzig*)        
Memel4)   
Litauen   
Dänemark   
Schweden      
Holland   
Schweiz   

Länder  des  früheren  österr.- 
ungarischen  Reichs  .   .    . 

Sonstige   

4511  720 

162  408 

346  434 
66481 1 161  684 

179  485 

2  117  960 

19826 

14278  246 

2  851  333 

243  338 

63  868 

6853 

95  598 1  381  626 

51975 

3  457  °63 

192  593 

Einfuhr  insgesamt 

Uebe 

48  784  |    333152      Ausfuhr  insgesamt    ....  18565998122622493 

!)  Nach  den  Angaben  d.  Ver.  f.  d.  Interesse  der  Rhein.  Braunkohlenindustrie.     Köln. 
2)  Im  J.  1921  rund  123  Mill.  t  Braunkohlen. 
z\  Nach  den  Angaben  des  Reichskommissars  für  die  Kohlenverteilung. 
4j  Danzig  und  Memel  wurden  1919  noch  nicht  als  selbständige  Bestimmungsländer  geführt. 
die  Belieferung  liegen  daher  keine  Sonderzahlen  vor. 
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Ein-  und  Ausfuhr  an  Braunkohle  1919  und  19201) 
(einschl.   Zwangs! ieferungen). 

Braunkohle Braunkohlenbriketts 

Einfuhr  aus: 1919 
t 

1920 
t 

1919          1      1920 
t                      t 

i  905  072 
2  355  773 

1  905  072 
2  355  773, 

-            1         - 
Ausfuhr  nach: 

Entente   - — 

i53°8i 

1  223  653 

Dänemark   - — 23503 1  765 

— — 

9320 

39o 

— — 

5221 

69  214 

— — 

54092 

72  457 

Länder  des  früheren  österreichisch-unga- 
rischen Reiches   

12  853 

5307 

502 

Sonstige   29S50 
12853 

251  032 1  397  329 

Bei  der  Einfuhr  von  Braunkohle  kommt 

nur  die  Tschechoslowakei  in  Frage.  Es 
handelt  sich  hier  um  jene  kleinstückige 
böhmische  Rohbraunkohle,  die  in  Böhmen 
selbst  keinen  Absatz  findet  und  von  jeher 
an  das  benachbarte  Deutschland  für  be- 

stimmte Industrien  der  Lausitz,  Sachsens 
und  Bayerns  eingeführt  worden  ist. 

Die  Ausfuhr  von  Rohbraunkohle  ist 
ganz  belanglos  und  auch  erst  durch  die 
Zwangslieferungen  an  die  Entente  hat  die 
Ausfuhr  von  Braunkohlenbriketts  einen 
nennenswerten  Umfang  erreicht. 

Durch  Zusammenziehung  von  Förderung 
und  Einfuhr  unter  Abzug  der  Ausfuhr  er- 

gibt sich  ein  Bild  über  den  Kohlenver- 
brauch, welches  in  nachfolgender  Zahlen- 

tabelle auf  Seite  765  die  Steinkohlen- 
versorgung Deutschlands  in  den  Jahren 

1909-1920  zeigt. 
Während  der  Steinkohlenverbrauch  im 

Inlande  in  den  Jahren  1909—1913  von  rd 
133  Mill.  t  bis  auf  rd.  157  Mill.  t  gesteigert 
werden  konnte,  brachte  der  Krieg  einen 
Rückschlag,  der  aber  durch  die  Ereignisse 
der  Revolution  und  durch  die  Zwangs- 

lieferungen eine  solche  Verschärfung  er- 
fahren hat,  daß  i.  J.  1920  nur  noch  109  Mill.t 

dem  deutschen  Volke  zum  Verbrauch  im 
Inland  zur  Verfügung  standen. 

12.  Die  Kohlenlieferungen  Deutsch- 
lands auf  Grund  der  Friedensbedingungen 

und  des  Abkommens  von  Spaa.  In  den 
Friedensbedingungen  der  alliierten  und 
assoziierten  Regierungen  sind  in  Anlage  V 
folgende  Verpflichtungen  Deutschlands  zur 
Lieferung  von  Kohlen  und  Kohlen- 
ttebenprodukten  an  die  Signatarmächte 
des  Friedensvertrags  enthalten: 

§  2.  Deutschland  liefert  an  Frankreich  wäh- 
rend der  Dauer  von  10  Jahren  7  Mill.  t  Kohle. 

Ferner  liefert  Deutschland  an  Frankreich  jedes Jahr  so  viel  Kohlen,  als  der  Unterschied  zwischen 

4% 

6 

7V2 

Mill. 

t, 

t, t, 
t, 
t, 

je  
8i/2 

der  Jahresproduktion  vor  dem  Kriege  aus  den 
Bergwerken  des  Nordens  und  des  Pas-de-Calais, 
die  durch  den  Krieg  zerstört  sind,  und  der  Pro- 

duktion aus  den  Bergwerken  dieses  Beckens 
während  des  in  Betracht  kommenden  Jahres  be- 

trägt. Diese  Lieferung  findet  10  Jahre  lan»  statt. 
Sie  wird  während  der  ersten  5  Jahre  20  Mill.  t 
jährlich  und  während  der  folgenden  10  Jahre 
8  Mill.  t  jährlich  nicht  überschreiten.  Selbstver- 

ständlich wird  die  Wiederinstandsetzung  der 
Bergwerke  des  Nordens  und  des  Pas-de-Calais 
mit  aller  Eile  betrieben  werden. 

§  3.  Deutschland  liefert  an  Belgien  8  Mill.  t 
Kohlen  jährlich  während  10  Jahren. 

§  4.  Deutschland  liefert  an  Italien  folgende 
Höchstmengen  an  Kohle: 

Juli  1919  bis  Juni  1920: 
„  1920  „  „  1921: 
„  1921  „  „  1922: 
„  1922  „  „  1923: 

„  1923  „  „  1924:  8%  ,', und  während  der  nächsten  fünf  Jahre: 
Mill.  t. 

Mindestens  2/3  dieser  Lieferungen  werden  auf 
dem  Landwege  ausgeführt. 

§  5.  Deutschland  liefert  an  Luxemburg,  wenn 
die  Schadensersatzkommission  es  verlangt,  eine 
jährliche  Menge  von  Kohlen,  die  gleich  der 
Jahresmenge  deutscher  Kohle  ist,  wie  sie  Luxem- 

burg vor  dem  Kriege  verbraucht  hat. 
§  6.  Folgende  Preise  sind  für  diese  Kohlen- 

lieferungen auf  Grund  der  genannten  Forderungen 
zu  zahlen: 

a)  Lieferung  mit  der  Bahn  oder  zu  Wasser.  — 
Der  Preis  stellt  sich  wie  der  deutsche  Preis  frei 
Grube,  den  die  deutschen  Reichsangehörigen 
zu  zahlen  haben,  unter  Hinzurechnung  der 
Fracht  bis  zu  der  Grenze  Frankreichs,  Belgiens, 
Italiens  oder  Luxemburgs.  Doch  darf  der  Preis 
den  Grubenpreis  für  englische  Ausfuhrkohle  nicht 
überschreiten.  Der  Preis  für  belgische  Bunker- 

kohle darf  den  Preis  holländischer  Bunkerkohle 
nicht  überschreiten. 

Die  Tarife  für  die  Beförderung  mit  der  Eisen- 
bahn oder    auf    dem   Wasserwege  dürfen  nicht 

J)  Nach  den  Angaben  des  Reichskornroissars 
für  die  Kohlenverteilung. 
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höher  sein  als  die  niedrigsten  Tarife  für  gleich- 
artige Beförderung  in  Deutschland. 

b)  Lieferung  zur  See.  Der  Preis  ist  entweder 
der  deutsche  Ausfuhrpreis  frei  an  Bord  in  d^n 
deutschen  Häfen,  oder  der  englische  Ausfuhr- 

preis frei  an  Bord  in  den  englischen  Häfen,  jeden- 
falls aber  der  niedrigere  der  beiden. 

§  7.  Die  beteiligten  alliierten  und  assoziierten 
Regierungen  können  an  Stelle  der  Kohle  die 
Lieferung  von  Hüttenkoks  verlangen,  und  zwar 
für  4  t  Kohle  3  t  Koks. 

§  8.  Deutschland  verpflichtet  sich,  in  den 
drei  Jahren  nach  Inkrafttreten  dieses  Vertrages 
jährlich  folgende  Produkte  an  Frankreich  zu 
liefern  und  sie  auf  dem  Schienen-  oder  Wasserweg 
an  die  französische  Grenze  zu  befördern: 

Benzol   35000  t, 
Kohlenteer   50000  t, 
schwefelsaures  Ammoniak     .    30000  t. 
Der  Steinkohlenteer  kann  nach  Wahl  der 

französischen  Regierung  ganz  oder  teilweise  er- 
setzt werden  durch  die  gleichen  Mengen  von 

destillierten  Produkten,  wie:  leichte  Oele,  schwere 
Oele,    inthrazen,  Naphthalin  oder  Pech. 

§  9.  Der  Preis  für  den  Koks  und  die  anderen 
in  §  8  genannten  Produkte  soll  dem  entsprechen, 
der  von  Reichsangehörigen  gezahlt  wird.  Alle 
Bedingungen  für  Verpackung  und  Beförderung 
bis  zur  französischen  Grenze  oder  bis  zu  den 
deutschen  Häfen  sollen  die  günstigsten  sein,  die 
den  deutschen  Reichsangehörigen  für  die  gleichen 
Produkte  gewährt  werden. 

In  Verfolg  der  Friedensbedingungen  hat 
Deutschland  unter  dem  15./VII.  1920  durch 
das  Abkommen  von  Spaa  noch  folgende 
Kohlenlieferungsverpflichtuiigen  annehmen 
müssen : 

1.  Die  deutsche  Regierung  verpflichtet  sich, 
v.  l./VIfl.  1920  an  auf  sechs  Monate  den  Alli- 

ierten monatlich  2  Mill.  t  Kohle,  welche  Menge 
von  der  Wiedergutmachungskommission  ge- 

nehmigt worden  ist,  zur  Verfügung  zu  stellen. 
2.  Der  Gegenwert  dieser  auf  dem  Schienen- 

oder Wasserwege  beförderten  Kohle  wird  von 
den  alliierten  Regierungen  auf  das  Wiedergut- 

machungskonto angerechnet,  und  zwar  zum 
deutschen  Inlandspreise  gemäß  §  6  Lit.  a,  An- 

lage 5,  Teil  8  des  Vertrages  von  Versailles.  Außer- 
dem wird  als  Gegenleistung  für  die  den  Alliierten 

zuerkannte  Befugnis,  sich  nach  Klassen  und 
Qualitäten  eingeteilte  Kohlen  liefern  zu  lassen, 
eine  Prämie  von  5  Goldmark,  die  von  dem  Emp- 

fänger in  bar  zu  zahlen  ist,  zum  Erwerb  von 
Nahrungsmitteln  für  die  deutschen  Bergarbeiter 
verwendet. 

3.  Während  der  Dauer  der  obigen  Kohlen- 
lieferungen werden  die  in  den  §§  2,  3  und  4  des 

Protokolls  v.  11./VII.  vorgesehenen  Kontroll- 
maßregeln in  der  gemäß  dem  Wortlaut  der  bei- 

liegenden Anlage  abgeänderten  Form  sofort  in 
Kraft  gesetzt. 

4.  Es  wird  alsbald  zwischen  den  Alliierten 
ein  Abkommen  über  die  Verteilung  der  ober- 
schlesischen  Kohle  durch  eine  Kommission  ge- 

troffen, in  der  Deutschland  vertreten  sein  wird. 
Dieses  Abkommen  unterliegt  der  Genehmigung 
des  Wiedergutmachungsausschusses. 

5.  Es  tritt  alsbald  in  Essen  eine  Kommission 
zusammen,  in  der  die  Deutschen  vertreten  sein 
werden.     Aufgabe  dieser  Kommission  wird  es 
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sein,  Mittel  und  Wege  zu  finden,  um  die  Lebens- 
mittelbedingungen der  Bergarbeiter  in  Ernährung 

und  Kleidung  und  im  Hinblick  auf  eine  bessere 

Ausbeutung  der  Bergwerke  zu  heben. 
6.  Die  alliierten  Regierungen  erklären  sich 

bereit,  Deutschland  während  des  oben  erwähnten 

sechsmonatigen  Zeitraums  einen  Vorschuß  zu 

gewähren  in  Höhe  des  Unterschiedes  zwischen 

dem  gemäß  §  2  gezahlten  Preise  und  dem  Aus- 
fuhrpreis der  deutschen  Kohle  frei  deutsche 

Häfen,  bzw.  dem  englischen  Ausfuhrpreis  frei 

englische  Häfen,  und  zwar  den  jeweils  geringeren 

dieser  Preise  nach  Maßgabe  des  §  6  Lit.  b,  An- 
lage 5,  Teil  8  des  Vertrages  von  Versailles. 

Die  Vorschüsse  werden  gewährt  gemäß  Ar- 
tikel 235  und  251  des  Vertrages  von  Versailles, 

die  genannten  Vorschüsse  erhalten  unbedingten 
Vorrang  vor  allen  anderen  Forderungen  der 

Alliierten  gegen  Deutschland.  Die  Vorschüsse 
werden  am  Schluß  eines  jeden  Monats  je  nach 

der  Zahl  der  gelieferten  Tonnen  und  dem  mitt- 
leren Preis  der  Kohle  frei  Hafen  während  dieses 

Zeitraums  gegeben.  Bereits  am  Ende  des  ersten 
Monats  werden  von  den  Alliierten  Vorschüsse 

zur  späteren  Verrechnung  gegeben,  ohne  daß  die 
genauen  Zahlen  abgewartet  werden. 

7.  Falls  am  15./XI.  1920  festgestellt  werden 
sollte,  daß  die  Gesamtlieferung  für  August, 
September  und  Oktober  1920  die  6  Mill.  t  nicht 
erreicht  hat,  würden  die  Alliierten  zur  Besetzung 
eines  neuen  Teiles  deutschen  Gebietes,  des  Ruhr- 

gebietes oder  irgendeines  anderen,  schreiten. 

Anlage. 

1.  Es  wird  in  Berlin  eine  ständige  Delegation 
des  Wiedergutmachungsausschusses  eingerichtet. 
Ihre  Aufgabe  besteht  darin,  sich  durch  folgende 
Mittel  zu  vergewissern,  daß  die  in  dem  Ab- 

kommen v  16./VI.  1920  vorgesehenen  Kohlen- 
lieferungen ausgeführt  werden;  die  Pläne  über 

die  allgemeine  Verteilung  der  Förderung  unter 
Angabe  der  Einzelheiten  über  die  Herkunft  und 
die  Qualitäten  einerseits  und  die  Zusicherung  der 
Lieferungen  an  die  alliierten  Mächte  bestimmten 
Anordnungen  andererseits  sind  von  den  deutschen 
Behörden  festzustellen  und  von  ihnen  der  Ge- 

nehmigung der  genannten  Delegation  innerhalb 
angemessener  Frist,  bevor  sie  den  Ausführungs- 

organen übermittelt  werden,  zu  unterbreiten. 
2.  Keine  Abänderung  des  genannten  Planes, 

durch  die  eine  Verminderung  der  Lieferungen  an 
die  Alliierten  herbeigeführt  werden  könnte,  darf 
in  Kraft  treten,  ohne  vorherige  Genehmigung  der 
Delegation  des  Wiedergutmachungsausschusses 
in  Berlin. 

3.  Der  Wiedergutmachungsausschuß,  dem  die 
Deutsche  Regierung  in  regelmäßigen  Zwischen- 

räumen von  der  Ausführung  der  für  die  Lieferung 
an  die  Alliierten  gegebenen  Anordnungen  durch 
die  zuständigen  Behörden  Rechnung  zu  legen  hat, 
hat  den  beteiligten  Mächten  jede  Verletzung  der 
oben  angenommenen  Grundsätze  mitzuteilen. 

13.  Das  Verfügungsrecht  über  die  in 
der  Erde  ruhenden  Kohlenschätze.  In 

den  bergrechtlich.cn  Formen  des  Eigentums 
an  den  Kohlenschätzen  unterscheidet  man 

vier  Möglichkeiten.  Entweder  nimmt  der 
Staat  diese  Kohlen  für  sich  in  Anspruch 
oder  aber,  er  erklärt  sie  für  bergfrei  und  übt 

nur  ein  Staatshoheitsrecht  aus,  indem  er 
seinen  Organen  die  Verleihung  der  in  der 
Erde  ruhenden  Kohlen  unter  gewissen  Be- 

dingungen zu  Eigentum  an  Dritte  überträgt. 
Eine  dritte  Form  des  Bergwerkseigentums 
stellt  der  Grundeigentümerbergbau  dar,  bei 
welchem  die  Kohle  dem  Grundeigentümer 
gehört,  ihm  daher  auch  das  Alleinrecht  zur 
Aufsuchung  und  Gewinnung  der  Kohle  zu- 

steht. Eine  vierte  Möglichkeit  bilden  die 
Bergregale,  welche  nicht  nur  das  Recht  des 
Regalinhabers,  gewisse  Nutzungen  von  der 
Gewinnung  der  Mineralien  zu  ziehen  oder 
Abgaben  davon  zu  erheben,  sondern  den 
privatrechtlichen  Anspruch  der  Regalinhaber 
auf  die  unter  der  Oberfläche  vorkommenden 
Mineralien  umfassen. 

Im  Deutschen  Reiche  ist  die  Berggesetz- 
gebung den  einzelnen  Bundesstaaten  vor- 

behalten. Der  Erlaß  eines  Reichsberggesetzes 
ist  jedoch  geplant  und  in  absehbarer  Zeit  zu 
erwarten. 

Da  an  dem  Kohlenbergbau  des  Deutschen 
Reiches  mit  über  90%  Preußen  beteiligt 
ist,  so  sollen  nachfolgend  kurz  die  Grundsätze 
behandelt  werden,  welche  das  preußische 
Berggesetz  über  das  Eigentumsrecht  an  den 
Kohlen  aufgestellt  hat. 

Grundsätzlich  besteht  in  Preußen  die 

Bergbaufreiheit  für  die  wichtigsten  Mine- 
rale. Diese  sind  dem  Verfügungsrecht  des 

Grundeigentümers  entzogen.  Jeder  Bergbau- 
lustige kann  unter  Erfüllung  der  gesetz- 

lichen Vorschriften,  unabhängig  vom  Eigen- 
tum am  Grund  und  Boden,  auf  eigenen  oder 

fremden  Grundstücken,  auf  letzteren  sogar 
unter  Ausschluß  des  Grundeigentümers,  die 
daselbst  befindlichen  Mineralien  aufsuchen 

und  gewinnen.  Bis  zum  Jahre  1907  war  auch 
in  Preußen  die  Steinkohle  bergbaufrei.  Erst 
durch  die  Novelle  zum  BergG.  v.  18./VI.  1907 
hat  sich  der  Staat  das  Recht  zur  Auf- 

suchung und  Gewinnung  der  Stein- 
kohle vorbehalten.  Ausgenommen  von 

dieser  Bestimmung  sind  jedoch  die  Pro- 
vinzen Ostpreußen,  Brandenburg,  Pommern 

und  Schleswig-Holstein,  in  welchen  die 
Bergbaufreiheit  auch  auf  Steinkohle  nicht 
angetastet  worden  ist. 

In  denjenigen  Landesteilen,  in  denen 

bisher  dem  Grundeigentümer  das  Ver- 
fügungsrecht über  die  Steinkohle  zu- 

stand, sind  Aenderungen  bisher  nicht  ein- 
getreten. Es  handelt  sich  um  das  Fürsten- 

tum Kahlenberg  einschließlich  Spiegelberg, 
fernerhin  um  den  sog.  Mandatsbezirk,  d.  s. 

die  ehemalig  kurfürstlich  sächsischen  Landes- 
teile in  der  Lausitz  und  ihre  weitere  Um- 

gebung, und  schließlich  um  die  Landesteile 
des  westpreußischen  Provinzialrechtes.  Ohne 
besondere  Verleihung  steht  dem  Staat  die 
Aufsuchung  und  Gewinnung  der  Kohle  in 
der  Grafschaft  Schaumburg  und  dem  Ober- 
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harz  zu.  In  den  übrigen  Landesteilen  ist 
auch  der  Staat  bei  der  Aufsuchung  und  Ge- 

winnung von  Steinkohle  an  das  Verleihungs- 
verfahren des  Berggesetzes  gebunden. 

Die  Privatbergregale  werden  nach  den 
preußischen  GG.  v.  17./XII.1919/19./X.1920 
an  den  Staat  übergeführt. 

Die  Braunkohle  ist  von  dem  G.  v. 
18./VI.  1907  nicht  betroffen  worden  und 
daher  bergbaufrei,  soweit  nicht  Sonder- 
bestimmungen  des  Berggesetzes  das  Recht 
zur  Aufsuchung  und  Gewinnung  von  Braun- 

kohle anderweitig  geregelt  haben. 
Gru  [ideigen  i  ümerbergbau  auf 

Braunkohle  findet  Btatl  im  Mandatsbezirk, 
d.  b.  die  ehemalig  kurfürstlich  Bächsischen 
Landesteile  in  der  Lausitz  und  in  den  Landes- 

teilen des  westpreußischen  Provinzialrechts. 
14.  Die  Regelung  der  Kohlenwirtschaft 

in  Deutschland.  Vor  dem  Kriege  war  die 
Kohlenwirtschafl  Deutschlands  vollständig 
frei  und  der  Staat  enthielt  sich  jeder  Ein- 

griffe in  diesen  bo  wichtigen  Zweig  des  Wirt- 
schaftslebens. Trotz  dieser  Freiheil  der 

Kohlenwirtschafl  bestand  doch  insofern  eine 
innere  Gebundenheit,  als  die  Eigentümer 
von  Kohlenbergwerken  sich  zu  Syndikaten 
zusammengeschlossen  halten. 

Die  schweren  Krisenjahre,  welche  dem 
glänzenden,  aber  kurzen  Konjunkturaufstieg 
nach  dem  Kriege  L870/71,  der  anter  dem 

Kamen  „Gründer jähre"  bekannt  ist,  ge- 
folgt waren,  hatten  der  Kuhlenindustrie 

Deutschlands  die  Erkenntnis  gebracht,  daß 
der  einzelne  Produzent  nicht  in  der  Lage  ist, 
die  wirtschaftliche  Entwicklung  des  Ganzen 
zu  übersehen  und  daß,  hauptsächlich  um 
Ueberproduktionen  und  Preisunterbietungen 
zu  vermeiden,  ein  Zusammenschluß  der  Pro- 

duzenten erforderlich  wäre.  Aus  diesem  Ge- 
danken heraus  wurden  die  Kohlensyndikate 

gegründet,  deren  Tätigkeit  sich  auf  die  Fest- 
setzung der  Höhe  der  Produktion,  der  Preise 

und  die  Verteilung  des  Absatzes  erstreckte. 
Es  kann  keinem  Zweifel  unterliegen,  daß 
diese  Kohlensyndikate  außerordentlich  se- 

gensreich für  die  deutsche  Kohlenwirtschaft 
gewirkt  haben  und  mit  dazu  beigetragen 
haben,  den  glänzenden  wirtschaftlichen  Auf- 

stieg zu  ermöglichen,  den  Deutschland  bis 
zum  Ausbruch  des  Krieges  genommen  hat. 
Konjunktureinsenkungen,  die  das  Wirt- 

schaftsleben und  die  Kentabilität  der  Be- 
triebe erheblich  beeinflussen,  haben  in  der 

Kohlenindustrie  durch  die  Wirkung  der 
Syndikate  an  Schärfe  verloren,  weil  die 
Syndikate  es  verstanden  haben,  durch  eine 
mäßige  Preispolitik  und  gleichmäßige  Er- 

höhung der  Produktion  unter  Vermeidung 
von  Ueberproduktion  der  Kohlenwirtschaft 
eine  Entwicklung  zu  geben  in  einer  Stetig- 

keit, wie  sie  die  meisten  anderen  Industrien 
Deutschlands  nicht  aufzuweisen  haben. 

Der  preußische  Staat  beschränkte  sich 
in  dieser  Zeit  blühender  wirtschaftlicher 
Entwicklung  darauf,  einen  Einfluß  auf  die 
Politik  des  rheinisch-westfälischen  Kohlen- 

syndikats zu  gewinnen.  Im  Saarrevier 
befand  sich  der  größte  Teil  der  Gruben  in 
den  Händen  des  preußischen  Bergfiskus  und 
er  war  daher  in  der  Lage,  den  Preis  der  Saar- 

kohle zu  bestimmen.  Desgleichen  war  der 

preußische  Bergfiskus  in  Oberschlesien,  in- 
folge seines  großen  Felderbesitzes,  ein  maß- 

gebendes Mitglied  der  oberschlesischen  Koh- 
ienkonvention.  Für  den  rheinisch-west- 

fälischen Kohlenbezirk  fehlte  eine  Ein- 
wirkung des  Staates  auf  die  Kohlenwirtschaft, 

da  der  Fiskus  in  diesem  Bezirk  nur  ver- 

hältnismäßig geringen  Bergwerksbesitz  hatte. 
Dieser  Mangel  wurde  um  so  mehr  empfunden, 
als  das  Rheinisch-westfälischeKohlensyndikal 
fiir  wciie  ( iebiete  Deutschlands  eine  Monopol- 

stellung auf  dem  Kohlenmarkte  besaß,  die 
nur  in  begrenztem  Umfange  durch  die  Ein- 

fuhr englischer  Kohle  und  die  Braunkohlen- 
industrie des  Niederrheins  eingeschränkt 

wurde.  Die  Bemühungen  des  Staates,  durch 
den  Erwerb  größerer  Bergwerke  im  Ruhr- 
revier,  Mitglied  des  Kohlensyndikats  zu 
werden,  hatten  nur  teilweisen  Erfolg.  So 
•_'  1  ■  I .- 1 1 1  tr  es  z.  B.  erst,  im  Kriege,  nach  bereits 
i.  J.  1906  unternommenen  Versuchen,  die 
Mehrheit  des  Aktienkapitals  der  Zeche 
Hibernia  zu  erwerben. 

Nennenswerten  Einfluß  auf  das  Kohlen- 
syndikal  gewann  der  Staat  erst,  als  die 
Verhandlungen  über  die  Erneuerung  des 
am  31./XII.  1915  ablaufenden  Kohlen- 

syndikats aus  Mangel  an  Einigung  über 
die  Beteiligung  der  Außenseiter  zu  scheitern 
drohten.  Da  von  einem  syndikatlosen  Zu- 

stand bedenkliche  Erschütterungen  des 
Marktes  und  Schwierigkeiten  in  der  Be- 

schaffung der  für  den  Heeres-  und  Marine- 
bedarf erforderlichen  großen  Kohlenmengen 

befürchtet  wurden,  wurde  der  Reichskanzler 
bzw.  die  Landeszentralbehörde  durch  Bundes- 

rats V.  v.  12./VII./30./VIII.  1915  ermächtigt, 

die  Bergwerksbesitzer  zu  Zwangssyndi- 
katen zusammenzuschließen,  falls  sie  sich 

nicht  binnen  einer  ihnen  durch  die  Zentralbe- 
hörde zu  setzenden  Frist  zu  einem  Syndikat 

vereinigten,  das  97%  der  Gesamtförderung 
vertrat  und  sofern  durch  den  Vertrag  das 
öffentliche  Interesse  nicht  gewahrt  erschien. 
Daraufhin  wurde  das  Rheinisch-Westfälische 
Kohlensyndikat  zunächst  bis  zum  31./III. 
1917  und  dann  bis  31./III.  1922  verlängert. 
Zur  Wahrung  der  öffentlichen  Interessen 
wurde  der  preußische  Bergfiskus  Mitglied 

des  Syndikats.  Er  hatte  sich  jedoch  vor- 
behalten, jederzeit  zu  kündigen  und  dadurch 

die  Voraussetzungen  für  die  Errichtung 
eines  Zwangssyndikats  zu  schaffen,  da  nach 
seinem  Ausscheiden  nicht   mehr  97%   der 
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Förderimg  im   Syndikat  vereinigt  gewesen 
wären. 

In  ähnlicher  Weise  wurde  auf  Grund  der 

BundesratsV.  v.  12./VII.  1915  ein  Zu- 
sammenschluß der  Braunkohlenbergwerke 

der  Niederlausitz  zum  Niederlausitzer  Brikett- 
Syndikat,  G.  m.  b.  H.,  erreicht. 

Während  des  Krieges  hatte  sich  die 
Kohlenwirtschaft  Deutschlands  derartig  un- 

günstig entwickelt,  daß  nicht  mehr  allein 
die  Preisfrage  Gegenstand  des  öffentlichen 
Interesses  war,  sondern  noch  in  weit  höherem 
Maße  die  Verteilung  und  Verwendung  der 
Kohle.  Wie  so  viele  andere  Rohstoffe,  war 
die  Kohle  zum  Sparstoff  geworden  und  die 
gewaltigen  Anforderungen  der  Militärbehör- 

den während  des  Krieges  gestatteten  es  nicht 
mehr,  die  Verteilung  der  Kohlen  den  Syn- 

dikaten zu  überlassen.  Durch  V.  des  Bundes- 
rats v.  24./II.  1917  wurde  daher  der  Reichs- 

kanzler ermächtigt,  die  im  Deutschen  Reiche 
vorhandenen  Erzeugnisse  der  Stein-  und 
Braunkohlenbergwerke  (Steinkohle,  Braun- 

kohle, Briketts  und  Koks)  für  die  Versorgung 
des  Inlandes  sowie  für  die  Ausfuhr  in  An- 

spruch zu  nehmen.  Auf  Grund  dieser  Ver- 
ordnung hat  der  Reichskanzler  unter  dem 

28. /IL  1917  die  Ausübung  vorgenannter  Be- 
fugnisse dem  Reichskommissar  für  Koh- 

lenverteilung übertragen,  der  in  engster 
Fühlung  mit  dem  Kriegsamt  arbeitete  und 
dem  Kriegsamt  angegliedert  wurde.  Zu 
seiner  Unterstützung  erhielt  der  Reichs- 

kommissar für  Kohlenverteilung  die  Er- 
mächtigung, an  geeigneten  Orten  Kohlen- 

ausgleichsstellen  für  seine  Organe  einzu- 
richten und  mit  der  Wahrnehmung  der  ihnen 

übertragenen  Befugnisse  zu  betrauen.  Es 
wurde  ihm  ferner  ein  Beirat  beigegeben,  der 
aus  Vertretern  des  Reichsamts  des  Innern, 
des  Reichsmarineamts,  der  Landesregie- 

rungen, des  Kohlenbergbaues,  des  Kohlen- 
handels und  der  Kohlenverbraucher  be- 
stand. Auch  durch  die  Neuregelung  der 

Kohlenwirtschaft  nach  dem  Kriege  ist 
an  den  Befugnissen  des  Reichskommissars 
für  Kohlenverteilung  nichts  geändert 
worden. 

Durch  den  militärischen  Zusammenbruch 
Deutschlands  und  die  innere  Umwälzung 
in  Verbindung  mit  den  Wirkungen  des 
Friedensvertrags  von  Versailles,  die  zum 
Verlust  des  Saarkohlenbeckens  und  des 
überaus  größten  Teils  des  oberschlesischen 
Steinkohlenbezirks  führten,  ist  die  Kohlen- 

lage Deutschlands  sehr  ungünstig  geworden, 
so  daß  der  Staat  die  Verpflichtung  fühlt, 
für  eine  möglichst  wirtschaftliche  Ausnutzung 
der  noch  verfügbaren,  stark  reduzierten 
Kohlenvorräte  zu  sorgen.  Aus  diesen  Er- 

wägungen heraus  glaubte  der  Staat  seine 
Rechte  gegenüber  den  Organen  der  Kohlen- 

wirtschaft, insbesondere  den  Syndikaten, 
durch  ein  Kohlenwirtschaftsgesetz  außer- 

ordentlich verstärken  zu  müssen. 
Die  rechtliche  Grundlage  des  neuen 

KohlenwirtschaftsG  v  23./III.  1919 
bilden  die  §§  2  und  3  des  SozialisierungsG. 
v.  23./III.  1919  und  Art.  156  Abs.  2  der 
Verfassung.  Durch  das  erstgenannte  Gesetz 
wird  das  Reich  ermächtigt  im  Wege  der 
Gesetzgebung  gegen  angemessene  Entschä- 

digung im  Falle  dringenden  Bedürfnisses 
die  Herstellung  und  Verteilung  wirtschaft- 

licher Güter  gemeinwirtschaftlich  zu  regeln 
und  die  Aufgabe  dieser  Gemeinwirtschaft 
wirtschaftlichen  Selbstverwaltungskörpern  zu 
übertragen,  die  vom  Reich  beaufsichtigt 
werden.  Art.  156  Abs.  2  der  Verfassung 
ermächtigt  das  Reich  im  Falle  dringenden 
Bedürfnisses  zum  Zwecke  der  Gemeinwirt- 

schaft wirtschaftliche  Unternehmungen  und 
Verbände  auf  der  Grundlage  der  Selbst- 

verwaltung zusammenzuschließen. 
Das  gleichzeitig  mit  dem  SozialisierungsG. 

erlassene  KohlenwirtschaftsG.  v.  23./III.  1919 
füllt  den  durch  das  Sozialisierungsgesetz  ge- 

schaffenen Rahmen  teilweise  aus,  ist  aber 
auch  seinerseits  noch  ein  Rahmengesetz. 
Es  bezeichnet  nur  die  wesentlichen  Umrisse 

der  Regelung  der  Kohlenwirtschaft  und  über- 
läßt die  genaueren  Vorschriften  den  von  der 

Reichsregierung  zu  erlassenden  Ausführungs- 
bestimmungen. 

Neben  dem  Kohlenwirtschaftsgesetz  sind 
die  Vorschriften  der  landesrechtlichen  Berg- 

gesetze unverändert  in  Geltung  geblieben. 
Allerdings  überlagern  sich  teilweise  die  An- 

wendungsgebiete der  beiden  Gesetzgebungen, 
wie  Jsay  in  seinem  „Kohlenwirtschafts- 

gesetz nebst  Ausführungsbestimmungen" 
(Sammlung  deutscher  Reichsgesetze,  45,  Ver- 

lag J.  Bensheimer,  Mannheim,  Berlin,  Leip- 
zig 1920)  in  der  Einleitung  zu  seinem  Gesetz 

ausführt:  „Das  geltende  Bergrecht  bestimmt 
Erwerb,  Inhalt  und  Ausführung  des  Berg- 

werkseigentums, regelt  also  Aufsuchung, 
Abbau,  Förderung  und  Aufbereitung  der 
Kohle.  Andererseits  wird  die  Leitung  der 
Kohlenwirtschaft  durch  das  Kohlenwirt- 

schaftsgesetz dem  Reichskohlenrat  über- 
tragen und  zur  Kohlenwirtschaft  gehört  auch 

die  bergmännische  Gewinnung  der  Kohle. 
Entsprechend  überträgt  §  2  Abs.  3  des 
Kohlenwirtschaftsgesetzes  den  Verbänden  die 
Regelung  von  Förderung,  Selbstverbrauch 
und  Absatz.  Die  Ausführungsbestimmungen 
zum  Kohlenwirtschaftsgesetz  hätten  also 
an  sich  die  Möglichkeit  gehabt.  Eingriffe 

in  die  geltenden  bergrechtlichen  Bestim- 
mungen vorzunehmen,  wovon  sie  allerdings 

keinen  Gebrauch  gemacht  haben.  Die 
Ausführungen  des  Kohlenwirtschaftsgesetzes 
erstrecken  sich  auch  auf  die  Zuständigkeit 
des    Reichskohlenrates,     auf    die    gesamte 
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Kohlenwirtschaft  einschließlich  des  Berg- 
baues, was  daraus  hervorgeht,  daß  ihm  zwei 

Sachverständigenausschüsse  für  Bergbau- 
fragen  zur  Seite  gestellt  sind.  Jedoch  hat 
der  Reichskohlenrat  lediglich  ein  Verord- 
nungsrechl  im  Rahmen  der  geltenden  Ge- 

setze. Die  von  dem  Reichskohlenrat  zu  er- 
lassenden Anordnungen  sind  daher  im  Falle 

eines  Widerstreits  mit  den  Berggesetzen 
ungültig.  Etwa  nötig  werdende  Eingriffe 
in  die  Förderung  können  nur  mittelbar  da- 

durch erfolgen,  daß  die  Syndikate  den 
Selbstverbrauch  und  den  Absatz  der  Berg- 

werke beschränken.  In  dieser  Weise  haben 

ja  auch  bisher  schon  die  Syndikate  den  Berg- 
bau ihrer  Mitglieder  maßgebend  beeinflußt. 

Ferner  bleiben  aeben  dem  Kohlenwirt- 
schaftsgesetz einstweilen  die  Kriegsverord- 

nungen über  die  Verteilung  der  Kuhle  in 
Kraft.  Allerdings  bewegen  Bich  die  Vor- 

schriften der  letzteren  auf  einem  Gebiet, 
das  die  neu  geschaffenen  Organe  der  Kohlen- 
wiit  ehalt  in  erster  Linie  als  ihren  Macht- 

bereich beanspruchen  werden  und  es  ist 
daher  damit  zu  rechnen,  daß  in  absehbarer 
Zeit  Anordnungen  des  Reichskohlenrats  an 
die  Stelle  der  Vorschriften  des  Reich  - 
kommissars  für  Kohlenverteilung  treten 
werden.  Solange  dies  aber  noch  nicht  ge- 

schehen i-t,  bleiben  die  Kriegs-  und  Ueber- 
gangsmaßnahmen  in  Geltung  und  gehen  den 
AusiQhrungsbestimmungen  des  Kohlenwirt- 
schaftsgesetzcs  vor." 

Es  ist  bedauerlich,  daß  man  in  der  Ueber- 
schrift  des  Kohlenwirtschaftsgesetzes 
nicht  hervorgehoben  hat,  daß  es  ein  So- 
zialisierungsgesetz  darstellt,  während  im 
§  2  ausdrücklich  gesagt  ist,  daß  das  Reich 
die  gemein  wirtschaftliche  Organisation 
der  Kohlenwirtschaft  regelt.  Man  hätte  es 
also  richtiger  als  Gesetz  über  die  gemein- 

wirtschaftliche Regelung  der  Kohlenwirt- 
schaft bezeichnen  müssen.  Dadurch  wäre 

weiten  Volkskreisen  zum  Bewußtsein  ge- 
kommen, daß  es  in  der  Tat  schon  einen  sehr 

weiten  Schritt  auf  dem  Wege  zur  Soziali- 
sierung  bedeutet. 

Dem  Kohlenwirtschaftsgesetz  liegt  der 
Gedanke  zugrunde,  daß  das  Reich  und  die 
Beteiligung  der  Volksgesamtheit  eine  um- 

fassende Beeinflussung  des  gesamten  Kohlen- 
bergbaues erhält.  Das  Eigentum  an  den 

Kohlenvorkommen  und  die  Betriebsanlagen 
bleiben  unberührt.  Die  bestehenden  Syndi- 

kate bleiben  erhalten,  wenn  ihre  Satzungen 
in  einer  dem  Wunsche  des  Reichswirtschafts- 

ministeriums und  des  Reichskohlenrats  ent- 
sprechenden Weise  gestaltet  werden.  Die 

ganze  Kohlenwirtschaft  wird  dem  öffent- 
lichen Interesse  dienstbar  gemacht  und  mit 

öffentlich-rechtlichen  Pflichten  durchsetzt. 
Der  Reichskohlenrat  hat  die  Brenn- 

stoffwirtschaft  nach  gemeinwirtschaftlichen 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

Grundsätzen  zu  leiten  und  für  Ausschaltung 
unwirtschaftlichen  Wettbewerbes  sowie  für 
Schulz  der  Verbraucher  zu  sorgen.  Dem 
Reichskohlenverband  liegt  die  Durch- 

führung der  allgemeinen  Richtlinien  und 
Entscheidungen  des  Reichskohlenrats  ob. 
Er  hat  bei  seinen  Maßnahmen  das  Wohl 
aller  Syndikate  gleichmäßig  zu  fördern  und 
auf  die  Erhaltung  der  Lebensfähigkeit  von 
Industrie  und  Handel  Rücksicht  zu  nehmen. 
Die  Kohlensyndikate  überwachen  die 
Durchführung  der  Richtlinien,  Anordnungen 
und  Entscheidungen  des  Reichskohlenrates 
und  des  Reichskohlenverbandes  und  regeln 
im  Rahmen  dieser  Vorschriften  Förderung, 
Selbstverbrauch  und  Absatz  ihrer  Mitglieder. 
Die  einzelnen  an  der  Kohlenwirtschaft  be- 

teiligten Unternehmer  sind  verpflichtet, 
dem  für  sie  zuständigen  Syndikat  beizu- 

treten, anderenfalls  kann  der  Reichswirt- 
schaftsminister  ein  Zwangssyndikat  errichten 
oder  ihren  Heitritt  zu  dem  bestehenden  Syn- 

dikat auf  dem  Wege  der  Verordnung  herbei- 
führen. Sic  müssen  ihre  Erzeugnisse  dem 

Syndikat  zur  Verfügung  stellen  und  über 
brenn  toffwirtsebafthehe  Verhältnisse  Aus- 

kunft erteilen.  Berücksichtigt  man,  daß  das 
Reich  berechtigt  ist,  alle  Beschlüsse  der 
Organe  der  Kohlenwirtschaft  wegen  Ge- 

fährdung des  öffentlichen  Wohles  zu  bean- 
standen, so  ist  zu  erkennen,  daß  der  so- 

zialistische Grundsatz,  daß  die  Pro- 
duktionswirtschaft nicht  Privatsache, 

sondern  Sache  der  Allgemeinheit  ist, 
auf  dem  Gebiete  der  Kohlenwirt- 

schaft in  weitgehendem  Maße  ver- 
wirklicht ist. 

Wie  Jsay  a.  a.  0.  erwähnt,  erhält  die  vom 
Kohlenwirtschaftsgesetz  gegebene  Regelung 
dadurch  ein  eigenartiges  Gepräge,  daß  sie 
den  seit  der  Stein-Hardenbergschen  Gesetz- 

gebung in  der  Kommunalpolitik  herrschen- 
den Grundsatz  der  Selbstverwaltung  auf  die 

Wirtschaftspolitik  überträgt.  Man  erhofft 
von  der  Selbstverwaltung  nach  Jsay  zu- 

nächst die  wohltätigen  Wirkungen,  welche 
der  Selbstverwaltung  allgemein  eigentümlich 
sind,  nämlich  Hebung  des  Verantwortlich- 

keitsgefühls der  Beteiligten,  gegenseitiges 
Verstehenlernen  der  gegensätzlichen  Inter- 

essentengruppen, die  hier  zu  gemeinsamer 
Arbeit  und  zur  Ausgleichung  ihrer  wider- 

streitenden Wünsche  genötigt  sind  und 
endlich  Entlastung  der  obrigkeitlichen  Ver- 

waltung von  Arbeit  und  Verantwortung. 
Der  Grundsatz,  durch  Gleichstellung  ent- 

gegengesetzt interessierter  Persönlichkeiten 
die  Wahrung  des  öffentlichen  Interesses  zu 
sichern,  ist  bei  allen  Organen  der  Kohlen- 

wirtschaft angewandt.  Am  ausgiebigsten 
ist  dies  beim  Reichskohlenrat  geschehen,  der 
über  die  größte  Mitgliederzahl  verfügt  und 
als  lediglich  richtunggebende  oberste  Instanz 
Bd.  v.  49 
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am  wenigsten  genötigt  ist,  schnelle  Ent- 
schlüsse zu  fassen.  Beim  Reichskoklenver- 

band  und  den  Syndikaten  ist  jener  Grundsatz 
insofern  zur  Anwendung  gebracht,  als  dem 
Vorstand  und  Aufsichtsrat  der  Syndikate 
Arbeitnehmervertreter  angehören  müssen, 
beim  Reichskohlenverband  auch  Verbraucher- 
vertreter. 

15.  Kohlensteuer.  "Während  die  Kohlen im  Frieden  frei  von  jeder  Steuer  waren,  ist 
durch  Reichs G.  v.  8./IV.  1917  (RGBl.  S.  340) 
die  Kohlensteuer  als  neue  Einnahmequelle 
eingeführt.  Ursprünglich  war  die  Gültigkeit 
dieses  Gesetzes,  das  am  l./yill.  1917  in 
Kraft  trat,  wegen  der  Unmöglichkeit,  die 
künftige  Wettbewerbfähigkeit  der  deutschen 
Kohle  im  Auslande  nach  dem  Kriege  zu 
beurteilen,  auf  drei  Jahre  beschränkt.  Durch 
die  GG.  v.  31./VII.  1920  (RGBl.  S.  1481) 
und  v.  27./VI.  1921  (RGBl.  S.  766)  wurde 
seine  Gültigkeit  verlängert,  und  man  wird 
die  Steuer  heute  aller  Wahrscheinlichkeit 
nach  als  eine  Einrichtung  von  langer  Dauer 
ansehen  müssen.  Durch  das  jüngste  am 
31./III.  1922  vom  Reichstage  verabschiedete 
„Gesetz über  Aenderung  des  Kohlensteuer  G." 
v.  8./IV.  1922  (RGBl.  S.  378)  ist  die  durch 
das  Gesetz  von  1921  bereits  angebahnte 

„Veredlung"  der  Kohlensteuer  weiter  durch- 
geführt. 

Außer  in  Deutschland  sind  neuerdings 
besondere  Kohlensteuergesetze  erlassen  für 
das  Saargebiet,  für  die  Tschechoslowakei 
und  Pennsylvanien.  Alles  Nähere  über  die 
Kohlenbesteuerung  s.  in  dem  nächstfolgen- 

den Art.  „Kohlensteuer". 
16.  Die  Sozialisierung  des  Kohlen- 

bergbaues. Alsbald  nach  dem  Eintritt  des 
Umsturzes  in  Deutschland  setzte  die  aus  der 

Novemberumwälzung  hervorgegangene  so- 
zialistische Reichsregierung  in  ihrem  Auf- 

rufe an  das  deutsche  Volk  vom  12./IX.  1918 
es  sich  zur  Aufgabe,  das  Erfurter  Programm 
zu  verwirklichen,  in  welchem  die  Vergesell- 

schaftung der  Arbeitsmittel  und  der  Ueber- 
gang  der  Leitung  der  Betriebe  aus  den 
Händen  des  Privatkapitals  in  diejenigen 
der  Gesellschaft,  der  Allgemeinheit  den 
Hauptpunkt  bildete.  Im  Januar  1919  ver- 

langten die  vereinigten  Arbeiter-  und  Sol- 
datenräte zu  Berlin  die  Sozialisierung  des 

Bergbaues.  Infolgedessen  trat  noch  im 
gleichen  Monat  die  erste  Sozial  isierungs- 
kommission,  sog.  Neunerkommission,  zu- 

sammen. Einem  erneut  einsetzenden  Druck 
von  links  gab  die  Regierung  dadurch  nach, 
daß  sie  beschleunigt  am  23./III.  1919  das 
Allgemeine  Sozialisierungsgesetz  heraus- 

brachte, welches  den  Rahmen  für  die  nach- 
folgenden Sozialisierungen  der  einzelnen 

Zweige  des  Bergbaues  bilden  sollte.  Am 
gleichen  Tage  wurde  das   Gesetz  über  die 

Regelung  der  Kohlenwirtschaft  herausge- 
geben, welches  bereits  eine  gemeinwirt- 

schaftliche Regelung  der  Kohlenwirtschaft 
auf  der  Basis  der  Selbstverwaltung  enthielt. 

Am  8./IV.  1919  legte  die  erste  Soziali- 
sierungskommission  ihren  Auftrag  in  die 
Hände  der  Regierung  zurück,  nachdem  sie- 
Vorschläge  gemacht  hatte,  die  im  wesent- 

lichen auf  eine  Vollsozialisierung  des  Berg- 
baues hinausliefen. 

Am  21./VIII.  1919  wurden  Ausführungs- 
bestimmungen zum  Gesetz  über  die  Regelung 

der  Kohlenwirtschaft  erlassen,  die  den  Aus- 
bau der  Kohlenwirtschaft  in  der  jetzt  gelten- 
den Form  wiederum  nur  zum  Teil  oder  als 

Rahmen   einer   weiteren   Entwicklung   vor- 

Am  20./III.  1920  wurde  in  den  Biele- 
felder Verhandlungen,  veranlaßt  durch  die 

Auswirkungen  des  Kapp-Putsches,  den  Ar- 
beitern die  Sozialisierung  der  Kohlensyndi- 

kate zugesichert  und  eine  zweite  Sozialisie- 
rungskommission  zusammenberufen,  die  durch 
Erlaß  des  Reichspräsidenten  vom  15./V.  1920 
bestätigt  wurde. 

Am  13./X.  1920  wurde  eine  15  köpf  ige 
Kommission  (und  15  Stellvertreter)  vom 
Reichskohlenrat  zur  Durchberatung  der  So- 
sialisierung  eingesetzt,  welche  gemeinsam  mit 
einer  entsprechenden  Kommission  des  Reichs- 

wirtschaftsrates tagen  sollte.  Der  Reichs- 
wirtschaftsrat hatte  einen  sog.  Verstän- 

digungsausschuß in  Essen  eingesetzt,  der  im 
Oktober  1920  auf  14  Mitglieder  verstärkt 
wurde. 

Am  21./XII.  1920  faßte  das  Reichs- 
kabinett den  Beschluß,  dem  Reichstag  wo- 

möglich noch  im  Monat  Januar  1921  einen 
Entwurf  über  die  Sozialisierung  des  Berg- 

baues vorzulegen.  Doch  ist  die  Vorlage  dieses 
Entwurfs  bis  heute  noch  nicht  erfolgt. 

Man  war  sich  darüber  einig,  abgesehen 
von  der  äußersten  Linken,  daß  die  Soziali- 

sierung sich  auf  die  dafür  „reifen"  Gewerbe- zweige zu  beschränken  habe,  unter  denen  der 
Bergbau  an  erster  Stelle  stand.  Aber  be- 

reits über  die  Frage,  was  auf  diesem  Sonder- 
gebiete zum  Zwecke  der  Sozialisierung  des 

Wirtschaftslebens  zu  geschehen  habe,  gingen 
die  Meinungen  innerhalb  der  sozialistischen 
Parteien  weit  auseinander.  Im  wesentlichen 

standen  sich  zwei  in  ihrer  Grundlage  ver- 
schiedene Ansichten  gegenüber.  Der  eine 

Vorschlag  nach  „Leder er"  hielt  sich  mehr 
an  die  konkrete  Forderung  des  Erfurter 
Programms  nach  Abschaffung  des  Privat- 

eigentums an  den  Produktionsmitteln  und 
verlangte  daher,  wenigstens  in  den  dafür 
reifen  Gewerbezweigen,  eine  „Vollsoziali- 

sierung", d.  h.  eine  Verstaatlichung  des 
Bergbaues  oder  doch  eine  Enteignung  der 
Bergwerke  zugunsten  einer  neu  zu  bildenden 
juristischen    Person,     der    sog.     Deutschen, 
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Kohlengemeinschaft  und  ein  zweiter  Vor- 

schlag „Rathenau"  sah  eine  Uebergangs- 
zeit  und  eine  allmähliche  Ueberleitung 
der  Bergbaubetriebe  in  die  Gemein- 

wirtschaft vor.  Zur  Ausführung  ist  bisher 
keiner  der  beiden  Vorschläge  gekommen. 

Es  muß  an  dieser  Stelle  darauf  hin- 
gewiesen werden,  daß  tatsächlich  bereits 

eine  weitgehende  Sozialisierung  für  den 
Kohlenbergbau  durch  das  G.  v.  18./VI.  1907 
und  durch  die  gemeinwirtschaftliche  Re- 

gelung der  Kohlenwirtschaft  v.  23./III.  1919 
stattgefunden  hat.  Denn  infolge  des  G.  v. 
1907  ist  nur  noch  der  Staat  befugt,  Stein- 

kohle in  Preußen  aufzusuchen  und  zu  ge- 
winnen. Durch  das  Kohlenwirtschaftsgesttz 

ist  die  Gemeinwirtschafl  bereits  so  weit  ge- 
diehen, daß  der  Eigentümer  eines  Kohlen- 

beigwerkrs  nicht  mehr  selbständig  weder 
über  die  Böhe  Beiner  Produktion  sowie  über 

{\in  Knhli  apreis  mich  schließlich  über  den 
Absatz  seiner  Kohle  verfügen  kann.  Viel- 

mehr liegt  die  gemeinwirtschaftliche  Rege- 
lung der  Kohlenproduktion  sowie  der  Em- 

und  Ausfuhr  und  des  Absatzes  in  den  I binden 

der  Zwangskohlensyndikate  bzw.  des  Reichs- 
kohlenrates. 

Zur  Ausführung  dieser  Befugnisse  sind 
eine  Reihe  von  Oriranen  in  Tätigkeit  ge- 

treten, deren  Reichhaltigkeit  eine  außer- 
gewöhnlich schwere  Belastung  des  Kohlen- 

bergbaues darstellt.  Es  kommen  hierfür 
in  Frage: 

1.  Ortskohlenstellen, 
2.  Kreiskohlenstellen, 
3.  Landeskohlenstellen      (Kohlenwirt- 

schaftsstellen), 
4.  amtliche  Kohlenverteilungsstellen, 
5.  die  Kohlensyndikate, 
6.  der  Reichskohlenverband, 
7.  der  Reichskohlenrat  mit  seinen  Sach- 

verständigenausschüssen, 
8.  der    Reichskommissar    für  Kohlenver- 

teilung mit  seinen  Organen, 
9.  das  Reichswirtschaftsministerium  mit 

dem  Reichswirtschaftsrat, 
10.  das  Reichskabinett. 

Dazu  kommt,  daß  die  preußischen  Be- 
hörden, welche  mit  der  staatlichen  Ueber- 

wachung  des  Bergbaues  in  bergpolizeilicher 
Hinsicht  betraut  sind,  nach  wie  vor  in  Tätig- 

keit geblieben  sind.  Es  kommen  hier  in  Frage: 

1.  die  Revierbeamten  der  einzelnen  Berg- 
reviere Preußens, 

2.  die  Oberbergämter, 
3.  das  Handelsministerium. 

Es  handelt  sich  also  um  eine  Fülle  von 
Behörden  und  Organisationen,  die  den 
Kohlenbergbau  außerordentlich  erschwerend 
belasten. 

Zur  gemeinwirtschaftlichen  Regelung 
der    Brennstoffpreise  haben   die   Syndikate 

den  Reichskohlenverbänden  Vorschläge  zu 
machen.  Der  Reichskohlenverband  setzt 
die  Preise  fest.  Im  Frühjahr  1920  hat  der 
Reichskohlenrat  über  das  Kohlenwirtschafts- 

gesetz hinausgehend  bestimmt,  daß  auch  der 
große  Ausschuß  des  Reichskohlenrates  bei 
allen  die  Preisfrage  betreffenden  Beschlüssen 
des  Reichskohlenverbandes  mitzuwirken  hat. 
Bei  Ablehnung  durch  den  großen  Ausschuß 
gelten  Beschlüsse  des  Reichskohlenverbandes 
als  abgelehnt.  Durch  Mitwirkung  des  großen 
Ausschusses  ist  den  Verbrauchern  ein  größerer 
Einfluß  auf  die  Preisgestaltung  eingeräumt. 
Der  Reichswirtschaftsminister  kann  die  Preise 
beanstanden  und  auch  ohne  vorherige  Be- 

anstandung nach  Anhörung  des  Reichs- 
kohlenrates und  des  Reichskohlenverbandes 

herabsetzen.  Gerade  unter  dieser  Preis- 
politik leidet  der  Kohlenbergbau  sehr  er- 

heblich, da  der  Reichswirtschaftsminister 

praktisch,  unter  Zuhilfenahme  des  Ein- 
spruchsrechts, die  Festsetzung  der  Kohlen- 

preise restlos  an  sich  gezogen  hat. 
Durch  das  Kohlcnwirtschaftsgesetz  und 

das  Betriebsrätegesetz  ist  das  Mitbestim- 
mungsrecht der  Arbeiter  und  Angestellten 

sehr  weit  ausgedehnt  worden.  In  den  Kohlen- 
syndikaten muß  im  geschäftsführenden  Organ 

ein  Arbeitervertreter  sein,  im  Aufsichtsrat 
zwei  Arbeitervertreter  und  zwei  Angestellten- 

vertreter. Im  Aufsichtsrat  des  Reichskohlen- 
verbandes sind  drei  Arbeitervertreter,  ein 

Angestelltenvertrcter  und  ein  Verbraucher- 
vertreter vorgesehen.  Ganz  gewaltig  aber  ist 

das  Interesse  von  Arbeitern  und  Angestell- 
ten im  Reichskohlenrat  gewahrt,  wo  15  berg- 

bauliche Arbeiter,  ein  Arbeiter  der  Gas- 
anstalten, zwei  technische  bergbauliche  An- 

gestellte, ein  kaufmännisch-bergbaulicher  An- 
gestellter, ein  Angestellter  des  Kohlengroß- 

handels, zwei  Arbeiter  der  Kohlen  ver- 
brauchenden Industrie,  insgesamt  also  22  Mit- 

glieder dem  Kreise  der  Arbeiter  und  An- 
gestellten angehören,  während  nur  15  berg- 
bauliche Unternehmer  im  Reichskohlenrat 

vertreten  sind. 
Auch  den  Verbrauchern  der  Kohle  sind 

weitgehende  Befugnisse  durch  das  Kohlen- 
wirtschaftsgesetz eingeräumt.  Von  60  Mit- 

gliedern sitzen  im  Reichskolüenrat  16  Ver- 
brauchervertreter, im  Aufsichtsrat  des 

Reichskohlenverbandes  ein  Verbraucherver- 
treter von  5  Mindestmitgliedern.  Die  Landes- 

kohlenstellen fassen  die  Brennstoff- 
verbraucher bezirksweise  zusammen  und 

setzen  die  Kleinverkaufspreise  fest.  Die 

Kleinverkaufspreise  in  den  Orts-  und  Kreis- 
kohlenstellen, der  Kommunen,  Gemeinden 

und  Kreise  werden  nach  Anhörung  von  Ver- 
tretern der  Brennstoffhändler  und  Brenn- 

stoffverbraucher festgesetzt.  Verbraucher- 
genossenschaften werden  mit  Wiederver- 

käufern  gleich  behandelt.  Verbrauchern  von 

49* 
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mindestens  15  t  Brennstoff  wird  die  Möglich- 
keit gegeben,  die  Brennstoffe  unter  den  vom 

Reichskohlenrate  bestimmten  Voraus- 
setzungen ab  Werk,  Umschlagsplatz  oder 

Stapelplatz  unmittelbar  zu  beziehen. 
Alle  diese  Tatsachen  beweisen,  daß  die 

Sozialisierung  des  Kohlenbergbaues,  d.  h. 
die  gemeinwirtschaftliche  Regelung  der 
Kohlenwirtschaft  bereits  so  weit  gediehen 
ist,  daß  eine  weitere  Beunruhigung  der  Wirt- 

schaft durch  Sozialisierungsgedanken  die 
schwerste  Schädigung  für  den  Kohlenbergbau 
bringen  muß.  Insbesondere  wäre  es  ein 
schwerwiegender  Fehler,  etwa  durch  ge- 

meinwirtschaftliche Regelung  des  Betriebes 
der  Kohlenbergwerke  das  Unternehmertum 
in  seiner  individuellen  Betätigung  auszu- 

schalten und  damit  die  tüchtigsten  und  besten 
Kräfte  des  Volkes  unserer  Wirtschaft  zu 
entziehen. 

Da  nach  der  Reichsverfassung  eine  Ver- 
staatlichung oder  eine  Enteignung  der  Be- 

triebe in  eine  Gemeinwirtschaft  nicht  ohne 
vollständige  Entschädigung  erfolgen  könnte, 
so  wären  Hunderte  von  Milliarden  erforder- 

lich, um  diese  Entschädigungen  aufzubringen 
und  es  kann  keinem  Zweifel  unterliegen,  daß 
sie  bei  der  vernichtend  schlechten  Finanzlage 
des  Deutschen  Reiches  gar  nicht  aufgebracht 
werden  könnten.  Auch  der  Versuch,  diese 
erforderlichen  gewaltigen  Geldmittel  durch 
Tilgungsquoten  aufzubringen,  dürfte  schei- 

tern, da  er  zu  einer  gewaltigen  Verteuerung 
der  Kohlen  und  zu  einem  Rückgang  der 
Förderung  führen  müßte. 

Es  wäre  an  der  Zeit,  die  deutsche  Kohlen- 
wirtschaft vor  weiteren  Beunruhigungen 

durch  Sozialisierungs-  und  ähnliche  Ab- 
sichten zu  bewahren  und  dadurch  die  Un- 

sicherheit für  die  Entwicklung  der  Produk- 
tion zu  beseitigen,  dem  Bergbau  keinen  wei- 

teren behördlichen  Zwang,  sondern  Ent- 
faltungsmöglichkeiten für  die  weitere  wirt- 

schaftliche Entwicklung  zu  geben.  Dazu 
würde  gehören,  das  G.  v.  18./VI.  1907  wieder 
aufzuheben  und  auch  für  Steinkohle  die 
Bergbaufreiheit  wieder  herzustellen.  Denn 
es  kann  keinem  Zweifel  unterliegen,  daß 
gerade  die  Bergbaufreiheit  für  Steinkohle 
die  glänzende  wirtschaftliche  Entwicklung  in 
den  letzten  50  Jahren  mit  verursacht  hat 
und  daß  es  der  außerordentlich  regen  Bohr- 

tätigkeit der  Privatindustrie  zu  verdanken 
ist,  wenn  bei  der  allgemeinen  Kohleninventur 
für  das  Jahr  1913  das  Deutsche  Reich  auf 
dem  internationalen  Geologenkongreß  zu 
Toronto  in  Canada  einen  Kohlenvorrat  von 
423  Milliarden  Tonnen  anmelden  konnte. 

Seit  dem  Staat  das  ausschließliche  Recht 
zur  Aufsuchung  und  Gewinnung  der  Stein- 

kohle zusteht,  hat  die  Bohrtätigkeit  still 
gestanden.  In  den  14  Jahren  seit  Erlaß 
dieses    Gesetzes    hat    der    Staat    nicht    ein 

einziges  neues  Steinkohlenbergwerk  in  Be- 
trieb genommen.  Auch  sind  Aufschlüsse  zur 

weiteren  Erkenntnis  der  Steinkohlenlager- 
stätten durch  Bohrungen  seitens  des  preußi- 
schen Fiskus  nur  in  ganz  beschränkten 

Grenzen  vorgenommen  worden.  Dieser  Zu- 
stand wäre  geradezu  katastrophal  geworden, 

wenn  die  Privatindustrie  nicht  bereits  vor 
dem  Erlaß  des  Gesetzes  so  Großes  geleistet 
hätte.  Angesichts  der  Verluste  des  Deutschen 
Reiches  an  Kohlenschätzen  durch  den  Frie- 

densvertrag und  die  jüngste  Abtrennung  des 
größten  Teiles  des  oberschlesischen  Stein- 

kohlenbezirks liegt  eine  weitere  Erschließung 
deutscher  Kohlenvorkommen  im  dringendsten 
volkswirtschaftlichen  Interesse.  Nur  die 
Privatindustrie  wäre  in  der  Lage,  hier  helfend 
einzugreifen,  neue  Kohlenvorkommen  in  aus- 

gedehntestem Maße  festzustellen,  wobei  aber 
Voraussetzung  wäre,  daß  ihr  das  Recht  an 
den  aufgeschlossenen  Lagerstätten  einge- 

räumt und  somit  die  Bergbaufreiheit  wieder 
hergestellt  würde. 
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Hense,  Berggesetz.  Guttentagsche  Sammlung 
Preußischer  Gesetze.  —  KohleusteuerG.  r.  S.jIV. 
1917  nebst  Ausführungsbestim mnngen.  Heraus- 

gegeben im  Reichsschatzamt,  Berlin  1917.  — 
Goltlreich,  Die  Kohlenversorgung  Kuropas, 

Berlin,  Wien  1918.  —  Vorläufiger  Bericht  der 
Sozialisierungskommission  über  die  Krage  der 
Sozialisierung  des  Kohlenbergbaues,  Berlin  1920. 
—  Zur  Sozialisierung  des  Kohlenbergbaues. 
Herausgegeben  vom  Bergbauverein,    Essen  1920. 
—  Hubert  Poßberg ,  Hie  neuere  Entwicklung 
des  Kohlenmarktes  in  Deutschland,  Berlin  1920. 

—  G.  Dittmar,  Die  Beseitigung  der  Kohlen- 
not,  Berlin  1920.  —  Zur  Sozialisierung  des 
Kohlenbergbaues.  Bericht  des  Geschäftsführers 
des  Reichskohlenrats  Generaldirektor  Eugen 

Köngeter,  Berlin  1920.  —  R.  Jsay,  Kohlen- 
wirtschaftsgesetz mit  Ausführungsbestim mungen, 

Berlin,  Leipzig  1920.  K.  Flegel. 

Kohlensteuer. 

1.  Einleitung.  Gegenstand  der  Besteuerung. 
2.  Die  Bemessungsgrundlagen.  3.  Die  Besteue- 

rung des  Hausbrandes.  4.  Die  steuerliche  Be- 
handlung der  Einfuhr-  und  Ausfuhrkohle.  5.  Ge- 

setzgebung.   6.  Beurteilung  der  Kohlensteuer. 

1.  Einleitung.  Gegenstand  der  Be- 
steuerung. Die  Steuer  auf  Kohlen  sowie  die 

daraus  hergestellten Brennstoffe(Briketts  und 
Koks)  ist  die  jüngste  Steuerform  im  System 
der  großen  Verbrauchsabgaben  und  sie  ver- 

dankt ihre  Entstehung  der  Finanznot  des 
Krieges.    Sie  ist  zur  Einführung  gelangt  im 
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Gebiet  des  Deutschen  Reiches,  in  der  Tsche- 
choslowakei, in  Pennsylvanien1),  und  ihre 

Einführung  ist  eine  Zeitlang  von  Polen  er- 
wogen worden.  Die  Form,  in  der  sie  uns 

entgegentritt,  ist  von  der  deutschen  Steuer- 
gesetzgebung des  Jahres  1917  ausgebildet 

worden,  und  die  Kohlensteuer  des  tschecho- 
slowakischen Staates  von  1920  ist  in  ihren 

Grundlagen  wie  in  allen  Einzelheiten  ein 
getreues  Abbild  der  von  Deutschland  damals 
geschaffenen  Steuerform.  Die  von  der  Saar- 

regierung am  6./1V.  1921  ins  Leben  ge- 
rufene, in  einfache  Formen  gekleidete  Steuer 

auf  Kohlen  und  Koks  hat  von  der  im  übrigen 
Deutschland  geltenden  Kohlensteuer  die 
wichtigsten  Grundsätze  übernommen. 

Eine  Besteuerung  der  Kohle  hat  mit  er- 
heblichen steuertechnischen  Schwierigkeiten 

•zu  kämpfen,  weil  die  Kohle  für  Brennzwecke 
in  den  verschiedensten  Formen  ihrer  end- 

gültigen Bestimmung  zugeführt  werden  kann. 
Sie  kann  zur  Verfeuerung  gelangen  1.  als 
Rohkohle,  in  der  Form,  wie  sie  den  Förder- 
Bchachl  verläßt,  2.  in  aufbereitetem  Zu- 

stand, d.  h.  nachdem  sie  sortiert,  gesiebt, 
gereinigt,  gewaschen  und  für  bestimmte 
Zwecke  verwendungsfähiger  gemacht  ist  und 
3.  nach  vorheriger  Bearln'itung  oder  Ver- 

arbeitung zu  Briketts  oder  Koks. 
Die  Brikettierung  ist  für  die  Steinkohle 

von  geringer  Bedeutung,  um  so  wichtiger  ist 
sie  jedoch  für  die  Braunkohle,  wenigstens 
in  Deutschland,  weil  der  größte  Teil  der 
deutschen  Braunkohlen  erst  zu  Briketts  ver- 

arbeitet werden  muß,  um  in  wirtschaftlicher 
Weise  Verwendung  finden  zu  können.  Die 
Verarbeitung  im  fabrikmäßigen  Großbetrieb 

geht  in  der  Weise  vor  sich,  daß  man  die  Roh- 
kohle mechanisch  zerkleinert,  durch  Trock- 

nung wird  der  grüßte  Teil  des  hohen  Wasser- 
gehaltes entzogen,  hierauf  wird  sie  ohne  Hin- 

zufügung eines  Bindemittels  unter  hohem 
Druck  (1200—1500  Atm.)  gepreßt.  Anders 
liegen  die  Dinge  bei  der  Herstellung  von 
Steinkohlenbriketts,  weil  bei  diesen  nur 

durch  Hinzufügung  anderer  flüssiger  Brenn- 
stoffe als  Bindemittel  (Pech  usw.)  die  Her- 

stellung ermöglicht  wird.  Wieder  andere 
Vorbedingungen  für  die  Besteuerung  liegen 
beim  Koks  vor,  weil  der  Koks  ja  nur  ein 

Teilerzeugnis  der  Kohlenverarbeitung  dar- 
stellt und  der  Kohle  ja  gerade  sehr  wert- 

volle brennbare  Bestandteile  durch  die  Ver- 
kokung entzogen  werden. 

Aus  diesen  verschiedenen  technischen 
Vorbedingungen  ergeben  sich  verschiedene 
Probleme  für  die  Besteuerung.  Diese  kann 
entweder  anknüpfen  an  den  Rohstoff,  also 
die  zur  Verarbeitung  gelangende  Rohkohle 

x)  Eingehendere  Nachrichten  über  die  Anfang 
Juli  1921  geschaffene  Kohlensteuer  von  Penn- 

sylvanien waren  beim  Abschluß  dieses  Artikels 
nicht  zu  erlangen. 

(Rohstoffsteuer)  oder  an  die  fertigen  Er- 
zeugnisse (Fabrikatsteuer).  Die  deutsche 

Gesetzgebung  hat  sich  hinsichtlich  der  Be- 
steuerung von  Inland erzeugnissen  ent- 

schieden bei  Braunkohlenbriketts  für 
die  Fabrikatsteuer,  bei  Steinkohlen- 

briketts und  bei  Koks  für  die  Rohstoff- 
steuer. Für  die  Besteuerung  der  aus  dem 

Ausland  eingeführten  Erzeugnisse  an  Bri- 
ketts und  Koks  hat  man  dieses  Verfahren 

aufgeben  müssen,  weil  man  ja  die  zu  ihrer 
Herstellung  erforderlichen  Kohlenmengen 
nicht  ermitteln  kann.  Hier  wird  —  wie  bei 
der  eingeführten  rohen  oder  aufbereiteten 
Kohle  —  die  Versteuerung  nach  dem  Ver- 
kaufpreis  vorgenommen,  also  die  Fabrikat- 

steuer gewählt. 

2.  Die  Bemessungsgrundlagen.  Die  Koh- 
lensteuer kann  zur  Grundlage  für  die  Aufer- 

legung  der  steuerlichen  Last  entweder  das 
Gewicht  oder  den  Wert  der  Kohle  bzw. 

Kohlenerzeugnisse  wählen.  Die  Gewicht- 
steuer stuft  lediglich  ab  nach  der  Menge 

der  zu  versteuernden  Gegenstände,  während 
die  Wertsteuer  in  irgendeiner  Weise  auch 
die  Güte  des  Erzeugnisses  berücksichtigt. 
Die  letztere  Steuerform  kann  entweder  an- 

knüpfen an  den  Verkaufpreis,  der  in 

gewisser,  wenn  auch  nur  sehr  unvollkom- 
mener Weise  einen  Ausdruck  für  die  Güte  der 

Kohlen  oder  Kohlenerzeugnisse  bildet  oder 
an  den  Wert  im  engeren,  im  eigent- 

lichen Sinne,  den  man  auch  als  inneren 
oder  technischen  Wert  bezeichnet  und  der 

hauptsächlich  dargestellt  wird  durch  die 
Heizkraft  des  betr.  Brennstoffes 

A.  Die  Gewichtsteuer.  Die  Steuer 

auf  das  Gewicht  der  Kohlen  oder  Kohlen- 
erzeugnisse ist  die  roheste  aller  für  die  Er- 

fassung dieser  Gegenstände  möglichen 
Steuerlormen.  Da  sie  keinerlei  Rücksicht 
nimmt  auf  die  Güte  der  zu  besteuernden 
Brennstoffe,  vermag  sie  auch  die  steuerliche 
Belastungsfähigkeit  der  einzelnen  Sorten  in 
keiner  Weise  auszunutzen.  Sie  kann  nur  in 

sehr  geringer  Höhe  erhoben  werden,  weil  die 

geringwertigen  Sorten  sonst  im  Verhältnis 
zu  ihrem  Verkaufswert  so  hoch  belastet 

werden  müßten,  daß  sie  sofort  aus  dem  Wett- 
bewerb ausscheiden  würden.  Im  J.  1913 

betrug  der  Tonnenpreis  für  oberpfälzische 

Braunkohle  1,35  M.,  für  Thüringer  Stein- 
kohle 13,47,  also  nahezu  das  Zehnfache. 

Eine  Gewichtsteuer  von  1,35  für  eine  Tonne 
hätte  bei  der  Steinkohle  eine  Erhöhung  des 

Verkaufpreises  um  rund  10  v.  H,  bei  der 

Braunkohle  dagegen  von  100  v.  H.  bedeutet. 
Für  die  Brennstoffwirtschaft  müßte  das  die 

Wirkung  haben,  daß  die  Förderung  sich  ganz 

vorzugsweise  den  hochhaltigen,  unter  diesen 
Umständen  besonders  abbauwürdigen  Sorten 

zuwenden  würde  und  an  Stelle  der  bei  Brenn- 

stoffknappheit    doppelt     gebotenen     haus- 
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hälterischen  Verwendung  der  verfügbaren 
Naturschätze  aller  Art  ein  gewisser  Raubbau 
die  Folge  wäre.  Von  großem  Einfluß  wäre 
die  bei  einer  Gewichtsteuer  erfolgende  zu 
hohe  Belastung  der  geringwertigeren  Brenn- 

stoffe für  die  Elektrizitätsindustrie.  Seitdem 
das  technische  Problem  gelöst  ist,  ohne  zu 
große  Spannungs  Verluste  hochgespannte 
Ströme  in  wirtschaftlicher  Weise  noch  auf 
große  Strecken  transportieren  zu  können, 
ist  die  Erzeugung  elektrischen  Stromes  immer 
mehr  zu  den  Brennstoffgewinnungsorten 
vorgedrungen,  und  damit  wurde  die  Möglich- 

keit geschaffen,  auch  minderwertige  Brenn- 
stoffe noch  sehr  vorteilhaft  zu  verwerten. 

Wenn  nun  die  minderwertigen  Brennstoffe 
gegenüber  den  hochwertigen  Kohlen  steuer- 

lich zu  sehr  belastet  würden,  so  könnte  sehr 
leicht  die  Grenze  erreicht  werden,  von  der 
ab  es  unwirtschaftlich  wird,  die  auf  den 
Preisunterschied  zwischen  geringwertigen  und 
hochwertigen  Brennstoffen  aufgebaute  Elek- 

trizitätsindustrie weiter  zu  betreiben.  Aus 
allen  diesen  Gründen  ist  die  Gewichtsteuer 
praktisch  nicht  verwirklicht  worden. 

B.  Die  Wertsteuer.  Von  den  bei  der 
Gewichtsteuer  erwähnten  Nachteilen  kann 
sich  die  Wertsteuer  freimachen  in  dem 
Grade,  wie  es  ihr  gelingt,  die  Besteuerung 
dem  wirklichen  Werte  des  Erzeugnisses  an- 
zupassen. 

I.  Die  Steuer  auf  den  Verkauf- 
preis.  Die  auf  den  Verkauf  preis  gelegte 
Steuer  hat  vor  der  Gewichtsteuer  den  Vor- 

teil, daß  hierbei  wenigstens  indirekt  auf  den 
Wert  und  daher  die  wirtschaftliche  Be- 

lastungsfähigkeit des  Steuergegenstandes 
Rücksicht  genommen  wird,  wenn  man  auch 
zugeben  muß,  daß  die  Wertverschieden- 

heiten der  einzelnen  Brennstoffsorten  — 
insbesondere  im  Zeitalter  der  Zwangswirt- 

schaft —  im  Preise  nur  in  unvollkommener 
Weise  hervortreten.  Ein  zweiter,  noch  erheb- 

lich größerer  Vorzug  liegt  darin,  daß  die  in 
einem  bestimmten  Hundertsatz  vom  Verkauf - 
preis  erhobene  Steuer  ja  selbsttätig  alle  Preis- 

schwankungen mitmacht  und  deshalb  im 
Zeitalter  der  Geldentwertung  ohne  Herauf- 

setzung des  Steuersatzes  mit  steigenden 
Preisen  auch  entsprechend  steigende  Er- 

trägnisse liefert. 
Die  Steuer  auf  den  Verkauf  preis  kann 

erhoben  werden: 
1.  von  dem  Großhandelspreis,  der 

von  den  Gruben  für  die  Abgabe  der  geför- 
derten Kohle  oder  von  den  Brikettfabriken 

und  Kokereien  für  den  Verkauf  ihrer  Erzeug- 
nisse an  den  Großhändler  gefordert  wird  (Gru- 

benpreis, Großhandelspreis), 
2.  von  dem  Kleinhandelspreis,  d.  h. 

dem  Preise,  der  vom  letzten  Abnehmer,  dem 
eigentlichen  Verbraucher  zu  zahlen  ist  und 
der  neben  dem  Großhandelspreis  auch  die 

Kosten  der  Versendung,  die  Zwischen- 
gewinne, die  Kosten  für  das  Anrollen  usw. 

enthält. 
Wählt  man  nun  den  Großhandels-  oder 

Grubenpreis,  so  besteht  steuertechnisch  der 
große  Vorteil,  daß  man  es  nur  mit  einer 
geringen  Anzahl  steuerpflichtiger  Betriebe 
zu  tun  hat,  die  verhältnismäßig  leicht  zu 
übersehen  sind  und  ohne  erhebliche  Schwie- 

rigkeiten überwacht  werden  können.  Die 
Begründung  zum  Entwurf  des  deutschen 
Kohlensteuergesetzes  von  1917  rechnet  mit 
nicht  mehr  wie  rund  500  Inhabern  von  deut- 

schen Steinkohlen-  und  Braunkohlenbe- 
trieben; i.  J.  1918  waren  547,  1919  dagegen 

597  steuerpflichtige  Betriebe  vorhanden. 
Würde  man  nun  die  Steuer  beim  Kleinhändler 
erheben  wie  z.  B.  bei  der  Luxusumsatz- 

steuer für  gewisse  Gegenstände,  so  käme  eine 
unübersehbar  große  Anzahl  von  Steuer- 

pflichtigen in  Betracht,  die  nur  schwer  und 
nur  mit  einem  sehr  beträchtlichen  Mehrauf- 

wand von  Personal,  Zeit  und  Erhebungs- 
kosten zu  kontrollieren  wären. 

Die  Steuer  auf  den  Kleinhandelspreis 
würde  den  Verbraucher  in  voller  Höhe  des 
vom  Gesetz  auferlegten  Steuersatzes  treffen. 
Das  ist  jedoch  bei  einer  Steuer  auf  den 
Grubenpreis  nicht  der  Fall,  weil  im  gleichen 
Verhältnis,  wie  der  ab  Grube  gezahlte  Preis 
durch  Versendungskosten,  Zwischengewinne 
u.  dgl.  m.  erhöht  wird,  der  vom  Gesetz  ge- 

wählte Steuersatz  für  den  letzten  Ver- 
braucher —  bezogen  auf  den  von  ihm  zu 

zahlenden  Kohlenpreis  —  sinkt.  Nach  amt- 
lichen Berechnungen  hat  bei  einem  Steuer- 

satz von  20  v.  H.  auf  den  Verkaufpreis  der 
deutsche  Verbraucher  von  Hausbrandkohle 

—  bezogen  auf  den  Kleinhandelspreis  —  nur 
noch  7y4  v.  H.  bei  Steinkohle,  9y2  v.  H.  bei 
Braunkohlenbriketts  als  Kohlensteuer  zu 
tragen. 

Die  Steuer  auf  den  Verkaufpreis,  wie  sie 
das  deutsche  Kohlensteuergesetz  von  1917 
eingeführt  hat,  ist  nur  in  gewissem  Grade 
imstande,  die  den  einzelnen  Sorten  eigen- 

tümliche Wertverschiedenheit  zu  berück- 
sichtigen. Die  Verkaufpreise  für  Kohle  und 

Kohlenerzeugnisse  bewegen  sich  normaler- 
weise zwischen  zwei  Grenzen,  nämlich 

zwischen  den  Selbstkosten  als  Untergrenze 
und  dem  wirtschaftlichen  Wert  der  Erzeug- 

nisse als  oberster  Grenze.  Daneben  spielt  die 
Verkehrslage  der  Gruben  eine  wichtige 
Rolle,  weil  der  Wettbewerb  zwischen  den 
einzelnen  Bergwerken  die  Betriebe  mit  un- 

günstiger Verkehrslage  zwingt,  zu  billigeren 
Preisen  anzubieten,  um  auf  einem  für  sie 

entfernter  gelegenen  Absatzort  noch  wett- 
bewerbfähig zu  sein. 

Die  Höhe  der  Selbstkosten  ist  von  einer 
ganzen  Reihe  von  Faktoren  abhängig,  die 
mit  der  Güte  des  geförderten  Produktes  zu- 
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nächst  nichts  zu  tun  haben.  Sie  werden  aufs 

Stärkste  beeinflußt  von  den  geologischen 
Verhältnissen  des  Abbaugebietes,  von  der 
größeren  oder  geringeren  Mächtigkeit  der 
kohleführenden  Schichten,  der  Höhe  der 
«deckenden  Schicht,  der  Schachttiefe  u.  dgl.  m. 
So  z.  B.  sind  im  sächsischen  Steinkohlen- 

bergbau die  Selbstkosten  dauernd  sehr  hoch, 
weil  hier  durch  gestörte  Lagerung  und  hohen 
Druck  (Grubenhölzer!),  besonders  hohe  För- 

derkosten entstehen.  Ein  andi 
ähnlicher  Art  bilden  die  hessischen  Braun- 

kohlengruben. Sie  sind  dauernd  mit  zu 
hohen  Selbstkosten  belastet,  weil  in  diesem 

;  die  Mächtigkeil  der  kohleführenden 
Schichten  gering  i  kenden  Schichten 
dagegen  besonders  Mark  sind  und  daher  die 
Braunkohlen   im  [bau  ge- 

wonnen werden  müssen.  Wahrend  z.  B.  im 

rheinischen  Braunkohlengebiet,  wo  die  Ver- 
hältnisse ganz  besonders  günstig  Liegen,  die 

deckende  Schicht  durchschnittlich  nur  12  m, 
die  Mächtigkeil  der  Lager  aber  etwa.  30  m 
beträgt,  hat  man  im  hessischen  Braun- 
kohlengebiel  durchschnittlich  mit  einer  Deck- 
schiebt  um  30  40  in  zu  rechnen,  während 

die  Mächtigkeit  der  Lager  mir  etwa  10  m 
ägt. 
Diese  dauernde  Belastung  mit  höheren 

Selbstkosten  bringl  zahlreiche  Betriebe  in 
eine  schwier  weil  ihre  Fähigkeit,  mit 

.oii  anderen  Gruben  mit  geringeren 
Selbstkosten  geförderten  Kohlen  gleicher 
Sorte  und  gleicher  Gute  in  Wettbewerb  zu 
treten,  von  vornherein  sehr  erschwert  ist. 

Das  trifft  besonders  für  diejenigen  Gruben 
zu,  bei  denen  während  der  Kriegsjahre  die 
Kohlengewinnung  auch  auf  weniger  lohnende 
Gebiete  ausgedehnt  wurde,  wo  also  unter  dem 
Einfluß  der  Kriegswirtschaft  Neuschöp- 

fungen oder  Erweiterungen  vorgenommen 
wurden,  die  sich  unter  normalen  Verhält- 

nissen nicht  mehr  als  lohnend  erweisen  wür- 
den. Nicht  wenige  dieser  an  der  äußersten 

Grenze  der  Rentabilität  stehenden  Betriebe 

können  nur  deshalb  noch  mit  Erfolg  produ- 
zieren, weil  die  mit  der  Zwangswirtschaft 

verbundene  Höchstpreisgesetzgebung  ihnen 
einen  Verkaufpreis  garantiert,  der  auch 
die  hohen  Selbstkosten  deckt  und  noch 

einen   angemessenen  Gewinn  ermöglicht. 
Diese  Zubilligung  von  Verkaufpreisen, 

die  zur  Deckung  besonders  hoher  Selbst- 
kosten zuweilen  erheblich  über  dem  inneren 

Wert  der  geförderten  Kohlen  gelegen  sind, 
bringen  es  nun  mit  sich,  daß  die  mit  zu  hohen 
Preisen  belasteten  Erzeugnisse  auch  noch 
eine  diesen  überhöhten  Preisen  entsprechend 
höhere  Kohlensteuer  zu  tragen  haben.  Im 
Frühjahr  1921  z.  B.  betrug  der  Tonnenpreis 
ab  Grube  für  oberschlesische  Steinkohlen: 
205,80  M.,  für  westfälische  Steinkohlen: 
232,30  M.  und  für  die  an  Güte  ihr  sicherlich 

nachstehende  sächsische  (Zwickauer)  Stein- 
kohle: 330  M.  Wählt  man  den  Verkauf- 

preis als  Bemessungsgrundlage  für  die  Koh- 
lensteuer, so  wird  die  nach  ihrem  inneren 

Wert  an  sich  schon  zu  sehr  verteuerte  säch- 
sische Kohle  auch  noch  mit  einer  viel  höheren 

Steuer  belastet. 
II.  Die  Steuer  auf  den  inneren  oder 

technischen  Wert  (veredelte  Kohlen- 
steuer). Die  angeführten  Tatsachen  lassen 

erkennen,  daß  der  Verkaufpreis  nur  in  be- 
grenztem Umfang  einen  Ausdruck  bildet  für 

den  Wert  der  einzelnen  Kohlensorten  und 

daher  eine  Besteuerung  nach  dieser  Bemes- 
sungsgrundlage nicht  in  der  Lage  ist,  die 

wirtschaftliche  Tragfähigkeit  des  zu  be- 
sl  euernden  Gegenstandes  in  genügender  Weise 
auszunutzen.  Die  aus  der  Steuer  auf  den 
Verkaufpreis  sich  ergebenden  Härten  für 
die  mit  zu  hohen  Selbstkosten  arbeitenden 
Betriebe  und  die  Verbraucher  der  von  ihnen 

geförderten  Brennstoffe  steigern  sich  natür- 
lich mit  jeder  Erhöhung  des  Steuersatzes. 

Daraus  erklärt  es  sich,  daß  die  Vorschläge 
einer  beträchtlichen  Erhöhung  des  Steuer- 

satzes der  deutschen  Kohlensteuer  allent- 
halben die  Forderung  einer  Berücksichtigung 

des  inneren  Wertes  der  einzelnen  Brenn- 

stoffsorten, eine  „Veredlung"  dieser  Steuer- en n  auslösten.  Unter  dem  inneren  oder 

technischen  Wert  versteht  man  die  Gesamt- 
heit aller  dem  Brennstoff  innewohnenden 

Eigenschaften,  die  für  seine  wirtschaftliche 
Verwertung  in  Betracht  kommen.  Als  der 

wichtigste,  der  ausschlaggebende,  aber  keines- 
wegs der  einzige  Bestandteil  des  wirtschaft- 

lichen Wertes  ist  der  Heizwert  anzusehen, 
der  in  Wärmeeinheiten  (WE.),  in  Kalorien 

ausgedrückt  wird  und  die  Güte  der  ver- 
schiedenen Brennstoffsorten  am  besten  ver- 

anschaulicht. Daneben  kommen  noch  in  Be- 
tracht: die  Menge  der  in  der  Kohle  ent- 
haltenen flüchtigen  Bestandteile,  der  Aschen- 

gehalt, die  Entflammbarkeit,  Härte,  Lager- 
fähigkeit, Rauchentwicklung  u.  a.  m. 

Ein  bedeutungsvoller  Schritt  in  dieser 

Richtung  einer  „Veredlung"  der  Kohlen- 
steuer ist  in  Deutschland  gemacht  worden 

durch  die  Bestimmung  des  G.  v.  27./VI.  1921 
(RGBl.  S.  766),  wonach  der  Reichsminister 
der  Finanzen  ermächtigt  wurde,  mit  Zu- 

stimmung des  Reichskohlenrats  und  des 
Reichswirtschaftsrates  für  einzelne  Bergbau- 

gebiete und  einzelne  Brennstoffsorten  die 

Kohlensteuer  zu  ermäßigen.  Von  dieser  Be- 
fugnis hat  der  Finanzminister  Gebrauch 

gemacht  in  der  V.  v.  ll./XI.  1921  (RGBL 
S.  1357),  wonach  der  normale  Steuersatz 
von  20  v.  H.  für  verschiedene  Gruben  und 

Kohlensorten  auf  5-18  v.  H.  des  Verkauf- 

preises  ermäßigt  wurde.  Danach  zahlten  z.B. 
die  hessischen  Braunkohlen  und  die  Stein- 

kohlen einiger  nordpfälzischer  Gruben  5  v.  H, 
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also  nur  ein  Viertel,  einige  Gruben  im  rechts- 
rheinischen Bayern  10  v.  H.,  also  nur  die 

Hälfte  des  normalen  Steuersatzes.  Den  Maß- 
stab für  diese  Ermäßigungen  hat  man  ge- 

funden in  dem  im  Verhältnis  zum  Gruben- 
preis niedrigeren  Brennstoffwert  der  ge- 

förderten Kohlen. 
Wie  man  sieht,  hat  man  bei  der  in 

Deutschland  vorgenommenen  Veredlung  der 
Kohlensteuer  keinen  Gebrauch  gemacht  von 
der  Möglichkeit,  einfach  den  Heizwert  der 
verschiedenen  Kohlensorten,  in  Kalorien 
ausgedrückt,  zur  Bemessungsgrundlage  zu 
wählen.  Abgesehen  davon,  daß  bei  einem 
solchen  Verfahren  erhebliche  Steuer  tech- 

nische Schwierigkeiten  hervortreten  würden, 
gingen  bei  seiner  Anwendung  ja  die  großen 
Vorteile  verloren,  die  bei  zunehmender  Geld- 

entwertung und  Preissteigerung  mit  der 
Steuer  auf  die  Verkaufpreise  verbunden  sind. 
Das  Reich  müßte  entsprechend  seinem 
wachsenden  Finanzbedarf  bei  einer  Steuer 
auf  die  Wärmeeinheiten  der  Brennstoffe  zu 
dauernder  Erhöhung  des  Steuersatzes  greifen. 
Diesen  Vorteil  einer  mit  den  gewaltigen 
Preissteigerungen  selbsttätig  eintretenden  be- 

trächtlichen Erhöhung  des  Steuererträg- 
nisses hat  die  deutsche  Gesetzgebung  in  sinn- 

reicher Weise  verbunden  mit  der  Berück- 
sichtigung des  verschiedenen  technischen 

Wertes  der  einzelnen  Kohlensorten.  Man 

behält  den  Verkaufpreis  als  Bemessungs- 
grundlage bei  und  stuft  die  für  die  einzelnen 

Sorten  zu  zahlenden  Steuersätze  dadurch  ab, 
daß  man  die  einzelnen  Sorten  je  nach  dem 
Verhältnis  ihres  wirtschaftlichen  Wertes  zu 
dem  Verkaufpreis  entweder  mit  dem  nor- 

malen oder  einem  von  ihm  abweichenden 
Steuersatz  belegt. 

Dieses  Verfahren  einer  auf  den  erwähnten 
Grundlagen  versuchten  Veredlung  der  Koh- 

lensteuer kommt  in  noch  ausgeprägterer 
Weise  und  in  verfeinerter  Ausgestaltung  zum 
Ausdruck  in  dem  „Gesetz  über  Aenderung 

des  KohlensteuerG.",  das  am  7./XII.  1921 
dem  Reichstag  vorgelegt1)  und  am  31./III. 
1922  verabschiedet2)  worden  ist.  Bei  der 
hier  vorgenommenen  viel  sorgfältigeren  Ab- 

stufung zwischen  den  einzelnen  Brennstoff- 
sorten und  Erzeugungsgebieten  ging  man 

von  dem  Grundsatz  aus,  daß  alle  Kohlen 
und  Kohlenerzeugnisse,  die  einen  gleichen 
inneren  (technischen)  Wert  besitzen,  je 
Tonne  mit  einem  gleich  hohen  Steuerbetrag 
getroffen  werden  sollen.  Mit  anderen  Worten: 
das  Produkt  aus  dem  Verkaufpreis  je 
Tonne  und  dem  gewählten  Steuerprozent- 

satz soll  für  die  verschiedenen  Sorten  bei 
gleichem  innerem  Wert  gleich  sein. 

J)  Reichstag,  I.  Wahlperiode  1920/21,  Druck- sachen Nr.  3130. 

2)  RGBl.  1922  S.  378. 

Bei  den  im  Anschluß  an  die  Vorschläge 
des  Reichskohlenrates  vorgenommenen  Ab- 

stufungen ist  für  die  Bewertung  der  Stein- 
kohlen der  innere  Wert  der  von  den  Gruben 

des  rheinisch-westfälischen  Kohlensyndikats 
geförderten  Kohlen  zugrunde  gelegt,  deren 
Güte  von  keiner  anderer)  deutschen  Kohlen- 

sorte übertroffen  wird.  Sie  zahlen  den  nor- 
malen Steuersatz,  der  auf  40  v.  H.  erhöht 

worden  ist,  während  zahlreiche  andere  Sorten 
ihnen  gegenüber  Ermäßigungen  genießen, 
die  in  Hundertsätzen  des  Normalsatzes  zum 

Ausdruck  gelangen.  So  sollen  die  Stein- 
kohlen der  bayerischen  Nordwestpfalz  z.  B. 

nur  25  v.  H.  des  normalen  Satzes  zahlen,  für 
niederschlesische  Kohle  sind  vorgesehen: 
66y2  v.  H.,  für  sächsische:  80  v.  H.,  für 
Aachener:  93,5 v.  H.  des  gewöhnlichen  Steuer- 
satzes. 

Die  Ermittlung  der  für  Braunkohlen  zu 
zahlenden  Steuersätze  geht  von  der  An- 

nahme aus,  daß  zwischen  Steinkohlen  und 
Braunkohlenbriketts  ein  Wertverhältnis  von 
3  zu  2  besteht.  Die  Braunkohlenbriketts 
sollen  also  in  allen  Revieren  gleichmäßig 
einen  Steuerbetrag  für  jede  Tonne  auf- 

bringen, welcher  zwei  Dritteln  des  Steuer- 
betrages entspricht,  der  durchschnittlich  in 

den  Steinkohlenrevieren  erzielt  wird.  Eine 
Ausnahmestellung  nehmen  die  oberbayrischen 
Pech-  und  Steinkohlen  ein;  sie  stehen  in 
ihrem  wirtschaftlichen  Wert  den  mittel- 

deutschen Braunkohlenbriketts  ungefähr 
gleich  und  sind  daher  auch  hinsichtlich  des 
aufzubringenden  Steuerbetrages  je  Tonne 
diesen  gleichgestellt  worden.  Für  die  ein- 

zelnen Sorten  von  Braunkohlen  ergeben  sich 
daher  folgende  Steuersätze:  Für  hessische  und 
Westerwälder:  25  v.  H.  des  normalen  Satzes, 
für  rechtsrheinisch  bayerische  Gruben:  50 
bis  80  v.  H.,  Forster,  Görlitzer,  Grimmaer: 
80  v.  H.,  mitteldeutsche:  90  v.  H.,  rheinische: 
115  v.  H. 

3.  Die  Besteuerung  des  Hausbrandes. 
Je  höher  der  für  Kohlen  und  Kohlenerzeug- 

nisse zur  Erhebung  gelangende  Steuersatz 
ist,  desto  schwerer  werden  die  Nachteile 
empfunden,  die  in  der  Anwendung  eines  für 
alle  Verbraucher  gleichen  Steuersatzes  ge- 

legen sind.  Da  bei  der  gewählten  Steuerform 
die  Industriekohlen  in  genau  der  gleichen 
Höhe  belastet  werden,  wie  die  für  den  Haus- 

brand in  Frage  kommenden  Sorten,  hat  man 
schon  bei  Einführung  der  deutschen  Kohlen- 

steuer nach  Mitteln  gesucht,  um  den  Haus- 
brand steuerlich  zu  schonen.  Dabei  ver- 

steht man  unter  „Hausbrand"  im  Gegensatz 
zur  „Industriekohle"  nicht  nur  die  Brenn- 

stoffe für  den  häuslichen  Bedarf,  sondern 

auch  diejenigen  für  Kleingewerbe  und  Land- wirtschaft. 

Eine  Bevorzugung  der  Hausbrandkohlen 
in    steuerlicher    Hinsicht    hat    mit    großen 
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steuertechnischen  Schwierigkeiten  zu  kämp- 
fen, ist  aber  in  folgenden  zwei  Formen  denk- 

bar: 

a)  durch  Verbilligung  der  von 
Minderbemittelten  bezogenen  Koh- 

len, wobei  bis  zu  einer  bestimmten  Ein- 
kommensgrenze eine  Ermäßigung  oder  Be- 

freiung von  der  Steuer  gewährt  werden  kann, 
während  alle  übrigen  Personen  für  den  Haus- 

brand die  normale  Steuer  zu  entrichten 
haben.  Diesen  Weg  hat  man  bei  Einführung 
der  deutschen  Kohlensteuer  gewählt  durch 
die  Bestimmung  des  §  6,  Abs.  2,  wonach 

für  diejenigen  Gemeinden,  welche  Einrich- 
tungen treffen,  um  den  Inhabern  von  Klein- 

wohnungen den  Bezug  von  Hausbrand- 
kohlen zu  verbilligen,  die  bezogenen  Kohlen 

von  der  Hälfte  der  Steuer  befrei!  wurden. 

Da  sich  sehr  bald  herausstellte,  daß  die  Ge- 
meinden zur  Schaffung  solcher  Einrieb- 

tungen nicht  imstande  waren,  hat  man  diese 
Bestimmung  durch  ein  RG.  v.  28./XII.  1917 
bereits  wieder  aufgehoben.  Statt  dessen 
beschloß  der  Reichstag,  für  die  Dauer  des 
Krieges  jährlich  30  MilL  den  Kommunal- 
verbänden  und  Gemeinden  zwecks  Unter- 

stützung der  minderbemittelten  Bevölkerung 
bei  der  Beschaffung  von  Hausbrandkohle  zu 
überweisen, 

Eine  zweite  Möglichkeit  der  steuerlichen 
Schonung  des  Hau.-hrandcs  besteht  darin. 

b)  die  gesamte  Hausbrandkohle 
gegenüber  der  Industriekohle  zu  be- 

günstigen, so  daß  alle  Verbraucher  von 
Hausbrandkohlen  diese  Ermäßigung  oder 
Befreiung  genießen.  Eine  solche  Begünsti- 

gung der  Ilausbrandkohle  wäre  möglich 
beim  Verkauf  ab  (irube,  beim  Verschleiß 
durch  den  Kleinhändler  oder  in  Form 

direkter  Rückvergütung  an  den  Verbraucher. 
Indessen  sind  in  allen  diesen  Fällen  die 

steuertechnischen  Schwierigkeiten  so  jrroß, 
daß  man  bisher  noch  kein  Mittel  gefunden 
hat,  sie  zu  überwinden.  Die  vorgeschlagene 
äußere  Kenntlichmachung  der  Ermäßigung 
genießenden  Sorten  (etwa  durch  die  Auf- 

schrift „Hausbrand")  wäre  natürlich  nur  bei 
Briketts,  nicht  aber  bei  den  übrigen  Haus- 

brandkohlen möglich.  Bei  einer  ab  Grube 
oder  im  Kleinhandel  erfolgenden  steuerlichen 
Bevorzugung,  die  eine  Verewigung  der 
Zwangswirtschaft  voraussetzt,  wäre  zu  be- 

fürchten, daß  die  billigere  Hausbrandkohle 
von  Schiebern  aufgekauft  und  ihrer  Bestim- 

mung entfremdet  würde.  So  bliebe  nur  der 
dritte  Weg  einer  direkten  Rückvergütung 
an  die  Verbraucher  übrig,  aber  auch  er  hat 
keine  große  Aussicht,  verwirklicht  zu  werden, 
weil  der  Apparat,  der  hierbei  aufgewendet 
werden  müßte,  in  bezug  auf  Zeit,  Beamten- 

personal und  Kosten  kaum  in  richtigem  Ver- 
hältnis zu  dem  zu  erwartenden  Erfolg  stehen 

würde. 

4.  Die  steuerliche  Behandlung  det 
Einfuhr-  und  Ausfuhrkohle.  Besonders 

vorsichtige  Erwägungen  müssen  Platz  grei- 
fen, wenn  es  sich  um  die  Frage  handelt,  ob 

und  in  welchem  Maße  die  vom  Ausland  ein- 
geführte oder  die  aus  dem  Inland  ausgeführte 

Kohle  steuerlich  belastet  werden  soll 

Die  steuerliche  Behandlung  der  Einfuhr- 
kohle ist  von  besonderer  Bedeutung  für 

manche  Gebiete,  die  wegen  ihrer  großen  Ent- 
fernung von  den  Gewinnungsorten  nicht  in 

ausreichender  Weise  mit  Inianderzeugnissen 
versorgt  werden  können  und  daher  bis  zu 
einem  gewissen  Grade  auf  die  Einfuhrkohle 
angewiesen  sind.  Auch  diejenigen  Gebiete, 
deren  Industrie  sich  wegen  der  großen  Nähe 
ausländischer  Gruben  auf  den  Bezug  solcher 
Kohle  eingestellt  hat,  wie  das  für  die  säch- 

sische Industrie  gegenüber  der  tschecho- 
slowakischen Kohle  der  Fall  ist,  verdienen 

hier  besondere  Berücksichtigung.  Da  nach 
dem  deutschen  Kohlensteuergesetz  von  1917 
die  aus  dem  Ausland  eingeführte  Kohle  mit 
dem  gleichen  Satz  wie  die  Inlandkohle  zu 
versteuern  ist,  wobei  der  Erwerbspreis  zu- 

züglich der  bis  zum  Grenzeingang  entstan- 
denen Kosten  als  Bemessungsgrundlage  dient, 

Bind  die  wegen  des  Tiefstandes  der  Reichs- 
mark ohnedies  sehr  verteuerten  Ausland- 

kohlen auch  noch  mit  einer  entsprechend 
dem  Kaufpreis  sehr  hohen  Steuer  belastet. 
Unter  Umständen  kann  daher  die  Steuerlast 
direkt  einfuhrhindernd  wirken.  Aus  diesen 
Gründen  hat  die  Novelle  zum  deutschen 
KohlensteuerG.  v.  31./III.  1922  bestimmt, 
daß  die  absolute  Höhe  des  Steuerbetrages 

für  Auslandkohlen  den  Betrag  der  Inland- 
steuer nicht  übersteigen  darf.  Und  zwar 

soll  die  ausländische  Steinkohle  für  die  Be- 
rechnung der  Steuer  nicht  höher  bewertet 

werden  als  Ruhrfettkohle  und  ausländische 
Braunkohle  nicht  höher  als  die  Braunkohlen- 

briketts aus  dem  Kernrevier  des  mittel- 
deutschen Braunkohlenbergbaus.  Auch  für 

ausländische  Bunkerkohlen  wurde  die  Mög- 
lichkeit einer  weitgehenden  Ermäßigung  vor- 

gesehen, da  sonst  zu  befürchten  ist,  daß  die 
ausländischen  Dampfer  wegen  zu  großer 
Verteuerung  der  Bunkerkohlen  die  deutschen 
Häfen  nicht  anlaufen  werden 

Hinsichtlich  der  Steuer  auf  Inlanderzeug- 
nisse an  Kohlen,  die  zur  Ausfuhr  gelangen, 

ist  die  Ausnahmestellung  bemerkenswert, 
welche  die  Kohlensteuer  gegenüber  anderen 
Verbrauchsabgaben  einnimmt.  Es  ist  ein 
anerkannter  Grundsatz  der  Steuerlehre,  daß 

die  inneren  Verbrauchsabgaben  nur  den  In- 
landverbrauch belasten  sollen,  weshalb  die 

Ausfuhr  grundsätzlich  steuerfrei  bleibt,  oder, 
falls  die  Steuer  bereits  bezahlt  wurde,  eine 
Rückvergütung  bei  der  Ausfuhr  eintritt  (vgl. 

Art.  „Aufwandsteuern").  Von  dieser  Regel 
weichen   hinsichtlich   der   Kohlensteuer   so- 
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wohl  Deutschland  wie  die  Tschechoslowakei 

ab,  welche  die  Inlandkohle  auch  dann  steuer- 
lich belasten,  wenn  sie  ins  Ausland  gebracht 

wird,  ohne  daß  sie  eine  Rückvergütung  bei 
der  Ausfuhr  gewähren 

Ganz  besonders  wichtige,  aber  auch 
schwierige  Probleme  ergeben  sich,  wenn  zwei 
Staaten,  die  beide  eine  Kohlensteuer  er- 

heben, Kohlen  gegenseitig  voneinander  ein- 
führen. Es  taucht  hier  vor  allem  die  Frage 

auf,  ob  die  Einfuhrkohle,  die  im  Ausland 
schon  besteuert  ist,  im  Inlande  nochmals  her- 

angezogen, also  doppelt  besteuert  oder  von 
einer  abermaligen  Besteuerung  freigelassen 

werden  soll.  Diese  Vorgänge  sind  wiederum  ins- 
besondere für  den  Verkehr  zwischen  Deutsch- 

land und  der  Tschechoslowakei  von  großer 

Bedeutung.  Die  Doppelbelastung  mit  aus- 
ländischer und  inländischer  Kohlensteuer 

kann  dazu  führen,  daß  der  auf  Ausfuhr  an- 
gewiesene Staat  sich  die  Ausfuhrmöglich- 

keiten unterbindet  und  der  Einfuhrstaat 
seiner  vielleicht  auf  den  Bezug  der  betr. 
Auslandkohle  eingestellten  Industrie  das 
Fortkommen  aufs  Aeußerste  erschwert.  Ein 

Ausweg  aus  dieser  Schwierigkeit  läßt  sich  da- 
durch finden,  daß  jeder  der  beteiligten 

Staaten  auf  einen  Teil  der  zu  erhebenden 

Steuer  verzichtet,  also  z.  B.  jeder  Staat  nur 
die  Hälfte  des  sonst  üblichen  Satzes  für 
solche  auszuführende  Kohle  erhebt. 

5.  Gesetzgebung.  Besondere  Kohlen- 
steuergesetze  sind  erlassen  worden  von 

Deutschland,  der  Saarregierung,  der  Tsche- 
choslowakei und  Pennsylvanien. 

a)  Deutschland.  Die  deutsche  Kohlen- 
steuer ist  durch  RG.  v.  8./IV.  1917  (RGBl.  S.  340) 

zur  Einführung  gelangt.  Sie  belastet  mit  einer 
Abgabe  von  20  v.  H.  des  Grubenpreises  alle 
Arten  von  aufbereiteter  oder  nicht  aufbereiteter 
Kohlen,  ferner  Braunkohlen-Briketts,  nicht  aber 
Steinkohlen-Preßsteine  und  Koks,  bei  denen  die 
zur  Brikettierung  bzw.  Verkokung  erforder- 

lichen Kolüen  versteuert  werden.  Die  Steuer- 
pflicht tritt  ein  bei  der  Lieferung  auf  Grund 

eines  Kaufvertrages,  bei  Abgabe  von  Kohlen 
(z.  B.  an  Gemeinden,  Grundeigentümer  auf  Grund 
alter  Berechtigungen,  bei  Schenkungen,  Tausch- 

geschäften usw.),  bei  Verwendung  im  eigenen 
Betrieb  (Verbrennung,  Vergasung,  Verschwe- 
lung)  und  bei  Zuführung  zu  anderweitigem  Eigen- 

verbrauch (z.  B.  für  Hausbrandzwecke  usw.). 
Damit  ist  sämtliche  im  Inlande  geförderte  Kohle, 
also  auch  die  zu  Briketts  erforderliche  Braun- 

kohle steuerlich  getroffen.  Da  nun  bei  der  Bri- 
kettierung aus  den  oben  dargelegten  Gründen 

das  fertige  Erzeugnis  besteuert  wird,  ist  es  folge- 
richtig, daß  die  für  die  verwendete  Rohbraun- 

kohle schon  gezahlte  Steuersumme  zurückver- 
gütet wird.  Zugunsten  derjenigen  Kokereien,  die 

in  eigenen  Gruben  gewonnene  Kohlen  verar- 
beiten, ist  wegen  der  Notwendigkeit,  den  Koks 

oft  lange  auf  Lager  halten  zu  müssen,  durch 
Gesetz  und  Ausführungsbestimmungen  die  Mög- 

lichkeit geschaffen,  die  Versteuerung  erst  beim 
Verkauf  vorzunehmen  und  zwar  auf  Antrag  — 

abweichend  von  der  Regel  —  nicht  nach  dem 
Koksverkaufspreis,  sondern  nach  dem  Wert  der 
verarbeiteten  Steinkohle.  Wegen  der  Notwen- 

digkeit, das  „normale  Ausbringen"  für  die  ver- kokten Steinkohlen  durch  Wertprüfungsstellen 
bezirksweise  festzusetzen,  sind  die  steuertech- 

nischen Schwierigkeiten  dieses  Verfahrens  sehr 
groß.  Die  Vergünstigung  ist  lediglich  auf  die 
Betriebe  beschränkt,  die  Kohlen  eigener  Förde- 

rung verarbeiten,  weil  bei  anderen  Betrieben 
die  Rückvergütung  der  Steuer  für  die  verar- 

beitete fremde  Kohle  zu  große  steuertechnische 
Schwierigkeiten  verursacht. 

Steuerfreiheit  genießen:  a)  die  Kohlen,  die 
zur  Aufrechterhaltung  des  Bergwerksbetriebes 
erforderlich  sind,  b)  die  Braunkohlen,  die  als 
Betriebsmittel  (Verteuerung  usw.)  für  die  Her- 

stellung von  Briketts  verwendet  werden,  c)  die 
auf  Grund  des  Arbeitverhältnisses  an  Ange- 

stellte und  Arbeiter  aus  eigener  Förderung  des 
Betriebes  und  für  den  eigenen  Bedarf  gewährten 
Hausbrandkohlen,  d)  die  von  Lokomotiven  und 
Schiffen  bei  Ueberschreitung  der  Landesgrenze 
mitgeführten  Betriebskohlen  und  e)  Kohlen,  die 
zur  Gewinnung  von  Fetten,  Oelen,  Wachs  u.  dgl. 
verarbeitet  werden.  Die  im  Kohlensteuergesetz 
ursprünglich  vorgesehene  Möglichkeit  für  die 
Gemeinden,  zugunsten  der  Inhaber  von  Klein- 

wohnungen Hausbrandkohlen  mit  einer  Steuer- 
ermäßigung von  50  v.  H.  zu  beziehen,  ist  durch 

G.  v.  28./XII.  1917  wieder  aufgehoben  worden. 
Das  KohlensteuerG.  ist  am  l./VIII.  1917  in 

Kraft  getreten  und  wegen  der  Unmöglichkeit, 
die  künftige  Wettbewerbfähigkeit  der  deutschen 
Kohle  im  Ausland  nach  dem  Kriege  zu  beurteilen, 
war  seine  Gültigkeit  nur  auf  3  Jahre  beschränkt 
worden.  Durch  die  GG.  v.  31./VII.  1920  (RGBl. 
S.  1481)  und  v.  27./VI.  1921  (RGBl.  S.  766)  wurde 
seine  Gültigkeit  bis  zum  31./III.  1922  verlängert. 
Auf  Grund  der  in  letzterem  Gesetz  ausgesproche- 

nen Ermächtigung  hat  der  Reichsfinanzminister 
durch  eine  V.  v.  ll./XI.  1921  (RGBl.  S.  1357) 
für  einzelne  Bergbaubezirke  und  einzelne  Brenn- 

stoffe die  Kohlensteuer  ermäßigt.  Eine  Ver- 
edlung der  deutschen  Kohlensteuer  in  der  oben 

ausführlich  beschriebenen  Weise  unter  Erhöhung 
des  Steuersatzes  auf  40  v.  H.  ist  durch  ein  G. 
v.  31./III.  1922  vorgenommen  worden. 

b)  Tschecho-Slowakei.  Die  tschecho- 
slowakische Kohlensteuer  ist  am  9./IV  1920  zur 

Einführung  gelangt  und  sie  bildet  einen  Bestand- 
teil des  an  diesem  Tage  erlassenen  Gesetzes, 

dessen  §§  32  —  50  ihr  gewidmet  sind1).  Eine 
Reihe  von  gesetzlichen  Bestimmungen  sind  durch 
das  G.  v.  12./VIII.  1921  wieder  abgeändert 
worden2).  Die  DurchführungsV.  zu  beiden 
Gesetzen  stammen  v.  26./IV.  19203)  und  17./XI. 
1921  *). 

Die  tschecho-slowakische  Kohlensteuer  ist 
der  deutschen  Steuerform  des  Jahres  1917  nicht 
nur  in  allen  wesentlichen  Teilen,  sondern  auch 
in  den  Einzelheiten  so  nachgebildet,  daß  sich 
beide  Steuerformen  gleichen  wie  ein  Ei  dem 
anderen.  Alles,  was  in  den  obigen  Ausführungen 
über  die  deutsche  Kohlensteuer  gesagt  ist,  gilt 
daher     mit     unerheblichen     Ausnahmen     auch 

GS.  1920  S.  644. 

Desgl.  S.  1362. 
s)  Desgl.  S.  646. 
*)  GS.  1921  S.  1729. 
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von  der  tschechischen  Steuerform.  Bemerkens- 
wert ist  indessen,  daß  die  tschechische  Steuer 

bei  Herstellung  von  Koks,  Briketts  und  Boul- 
lettes  je  nach  Wahl  des  Steuerpflichtigen  ent- 

weder vom  fertigen  Erzeugnis  oder  vom  ver- 
wendeten Rohstoff,  der  Rohkohle  erhoben  werden 

kann.  Das  Gesetz  hatte  ursprünglich  als  Regel 
die  Fabriksteuer  angenommen,  während  die 
Novelle  vom  August  1921  die  Rohstoffsteuer 
zur  Regel  erklärt  und  die  Versteuerung  des 
fertigen  Erzeugnisses  von  einem  Antrag  des 
Steuerpflichtigen  abhängig  macht,  über  den  das 
Finanzministerium  entscheidet.  Diese  Möglich- 

keil besteht  jedoch  nur  für  diejenigen  Kokereien 
und  Urikettfabriken,  die  Kohlen  eigener  Förde- 

rung verarbeiten,  sobald  fremde  Kohlen  zur 
Verarbeituli  ■  •■■  langen,  wird  die  Steuer  von  den 
geförderten  Kohlen  erhoben,  ehe  diese  die  Grube 
verlassen.  Der  Steuersatz  beträgt  30  v.  II.  des 
Verkaufpreises.  Auch  die  aus  dem  Ausland 
eingeführten  Kohlen  und  Kohlenerzeugnisse  sind 
steuerpflichtig;  sie  zahlen  die  „Ersatzabgabe", 
deren  Eöhe  von  Zeil  zu  Zeil  festgesetzt  wird. 
Hinsichtlich  der  Einfuhr  von  Kohlen  aus  Staaten, 
die  ebenfalls  Kohlensteuern  erheben,  wird  der 
Finanzminister   en  mii    dem   Arbeits- 
ministerium    und    dem    Ministerium    des    Innern 
Vereinbarungen  zur  Vermeidung  einer  Doppel- 

be teuerung  zu  treffen.    Eine  Weiterbild  i 
Sinne  einer  Veredlung  der  Kohlensteuer  ist  in 
der  Tschecho-Slowakei  noch  nicht  erfolgt. 

c)  Saargebiet.  Abweichend  von  der  im 
übrigen  Deutschland  in  Kraft  befindlichen  Ge- 

setzgebung   erhebt    die    Regierungskoni  mi 
des  Saargebietes  auf  Grund  einer  V.  v.  tj./lV. 
1921  eine  Kohlensteuer  von  10  v.  11.  von  allen 
im  Saargebiet  gewonnenen  Mengen  von  Kohlen 
und  Koks.  Befreit  von  dieser  Steuer  sind  die 
Kohlen  für  die  Saarbahnen,  für  den  Betrieb  der 
Gruben,  die  Deputatkohlen  an  Beamte  and  Ar- 
heiter,  ferner  minderwertige  Produkte  wie 
Schlamm,  Staubkohlen  und  Waschberge  und 
die  Unterprodukte  der  Kohle  außer  Koks. 

d)  Pennsylvanien.  Nach  einer  Meldung 
der  Frankfurter  Zeitung  v.  31./VII.  1921  ist  zu 
Anfang  Juli  1921  in  Pennsylvanien  ein  Staats- 

gesetz in  Kraft  getreten,  durch  welches  eine 
Steuer  von  1%  v.  H.  des  Marktpreises  für  An- 

thrazitkohle eingeführt  worden  ist.  Näheres 
über  diese  Kohlensteuer  war  nicht  in  Erfahrung 
zu  bringen. 

6.  Beurteilung  der  Kohlensteuer.  Die 
Kohle  ist  in  Zeiten  finanzieller  Not  ein  ganz 
besonders  günstiges  Steuerobjekt,  weil  es 
sich  bei  ihr  um  einen  für  Industrie,  Ver- 

kehrsanstalten, Gaswerke  und  den  privaten 
Haushalt  unentbehrlichen  Gegenstand  des 
Massenverbrauches  handelt.  Aus  diesem 
Grunde  verbürgt  die  Kohlensteuer  auch  bei 
mäßigen  Sätzen  wegen  der  Massenhaftigkeit 
der  steuerlichen  Vorgänge  und  der  Größe 
der  umgesetzten  Mengen  an  Brennstoffen 
hohe  Erträge  und  auch  bei  einer  verhältnis- 

mäßig geringen  Erhöhung  des  Steuersatzes 
sind  erhebliche  Mehreingänge  zu  erwarten. 
Die  Erträgnisse  der  deutschen  Kohlensteuer 
sind  so  hohe,  daß  diese  Steuerform  neben  der 
Umsatzsteuer  als  das  finanzielle  Rückgrat  im 

System  der  Aufwandsteuern  anzusehen  ist. 
So  erbrachte  im  Finanzjahr  1920/21  die 
deutsche  Umsatzsteuer  4,20  Milliarden,  die 
Kohlensteuer  sogar  4,67  Milliarden  und  der 
dem  Reichstag  vorgelegte  Entwurf  vom  De- 

zember 1921  rechnet  bei  einer  Erhöhung  des 
Steuersatzes  auf  40  v.  H.  mit  einem  Ertrag 
von  10,25  Milliarden,  der  jedoch  angesichts 
der  inzwischen  beträchtlich  gesteigerten 
Kohlenpreise  erheblich  höher  zu  veran- 

schlagen sein  wird 
Die  durch  den  Massenverbrauch  an  Koh- 
len verbürgte  ungeheure  Ergiebigkeit  Jerhält 

noch  weiter  eine  starke  Stütze  dadurch, 
daß  bei  einer  auch  noch  so  großen  Erhöhung 
des  Steuersatzes  eine  Einschränkung  im 
Kohlenverbrauch  für  die  beteiligten  Steuer- 

pflichtigen nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenze 
möglich  ist.  Daraus  ergibt  sich  aber  auch 
für  alle  Steuerpflichtigen,  die  nicht  in  der 
Lage  sind,  auf  dem  Wege  der  Preiserhöhung 
ihrer  Erzeugnisse  oder  in  sonst  einer  Weise 
die  Steuer  abzuwälzen,  also  insbesondere 
die  Ilausbrandverbraucher  eine  in  Zeiten  der 
Geldentwertung  und  Preissteigerung  doppelt 
fühlbare  Härte. 

Nur  eine  den  wirtschaftlichen  Wert  be- 
rücksichtigende, also  veredelte  Kohlen- 

steuer ist  in  der  Lage,  die  schweren  Schäden 
zu  verhindern,  die  mit  einer  hohen  Kohlen- 

steuer verbunden  sind.  Sie  muß  vor  allem 
Rücksicht  nehmen  auf  die  Rohstoff-  und 
Schwerindustrie,  die  Elektrizitätsindustrie, 
die  Baustoff -(Zement-  usw.)  Industrie  u.  a., 
für  die  der  Faktor  Kohle  eine  ganz  andere 
Bedeutung  hat  wie  für  die  Verfeinerungs- 

industrie. Insbesondere  die  Wirkung  auf  die 
Elektrizitätsindustrie  verdient  angesichts  der 

Notwendigkeit,  für  die  deutsche  Energie- 
wirtschaft alle  nur  erdenklichen  Brennstoff- 

und  Wasserkraftquellen  auszunutzen,  die 
größte  Aufmerksamkeit.  Die  weitestgehende 
Verwertung  auch  der  minderwertigen  Brenn- 

stoffe ist  eines  der  wichtigsten  Ziele  unserer 
heutigen  Wirtschaft  und  Technik,  dessen 
Erreichung  durch  eine  unzweckmäßige  Ge- 

staltung der  Kohlensteuer  nicht  gehindert 
werden  darf.  Dort,  wo  die  Veredlung  der 
Kohlensteuer  haltmachen  muß,  hat  die 

Tarifpolitik  der  Eisenbahnen  und  der  Binnen- 
schiffahrt einzusetzen,  um  auf  dem  Wege 

weitestgehender  Staffelung  die  Versendbar- 
keit  und  wirtschaftliche  Verwertung  auch 

der  minderwertigen  Brennstoffe  nach  Mög- 
lichkeit zu  unterstützen. 

Die  ungeheure  Geldentwertung  und  vor 
allem  das  Schwanken  des  Geldwertes  trägt 
einen  Faktor  der  größten  Unsicherheit  auch 
in  diese  Verhältnisse.  Die  Belastungsfähig- 

keit der  inländischen  Industrie  mit  einer 
hohen  Kohlensteuer  ist  in  erster  Linie  ab- 

hängig von  der  Preishöhe  inländischer  Kohlen 
gegenüber   den   Kohlenpreisen  in  den  ver- 
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schiedenen  Auslandstaaten.  Die  gegen- 
wärtigen geradezu  unberechenbaren  Schwan- 
kungen des  Auslandwertes  der  Reichs- 

mark  bringen  es  mit  sich,  daß  die  Spann- 
ung zwischen  Inlandpreis  und  Ausland- 
preis fortwährend  in  Bewegung  ist.  Sie 

kann  auf  der  einen  Seite  so  groß  werden, 
daß  die  Exportindustrie  eine  weit  höhere 
Belastung  mit  Kohlensteuer  mühelos  er- 

tragenkönnte, sie  kann  sich  aber  beim  Steigen 
des  Geldwertes  im  Ausland  so  sehr  ver- 

ringern, daß  sich  die  Inlandpreise  für  Kohlen 
beträchtlich  den  Preisen  mancher  Ausland- 

staaten nähern  und  diese  sogar  überschreiten. 
Aus  diesen  Gründen  hat  auch  die  deutsche 
Novelle  von  1922  die  Möglichkeit  vorgesehen, 
die  Kohlensteuer  innerhalb  gewisser  Grenzen 
beweglich  zu  gestalten.  Der  Finanzminister 
wird  nämlich  ermächtigt,  mit  Zustimmung 
des  Reichskohlenrates  und  des  Reichswirt- 

schaftsrates die  Kohlensteuer  nach  Bedarf 
in  einer  vorgeschriebenen  Weise  zu  erhöhen 
oder  herabzusetzen. 

Die  Kohlensteuer  war  bei  ihrer  Ein- 
führung in  Deutschland  zunächst  als  vor- 

übergehende, kriegsfinanzielle  Maßnahme  ge- 
dacht. Die  ungeheure  Finanznot  des  Reiches 

hat  sie  zu  einer  dauernden  Einrichtung  wer- 
den lassen,  die  wegen  ihrer  ungewöhnlich 

hohen  Erträge  und  ihrer  einfachen  Er- 
hebungstechnik aus  dem  Reichssteuersystem 

sobald  nicht  wieder  verschwinden  wird.  _ 

Literatur:  Eine  systematische  Darstellung  fehlte 
bisher,  a)  Deutschland:  H.  v.  Räumer 
und  E.  Moll,  Reichskohlensteuer G.  v.  8./IV.  1917 
nebst  den  Ausführungsbestimmungen  des  Reichs 
und  Preußens,  Berlin  1917.  —  F.  Zedermann 
und  J.  Mohren hoven,  KohlensteuerG.  v.  8. \1V. 
1917,  Berlin  1917 ;  Begründung  des  Entwurfes 
eines  KohlensteuerG.  (20-111.  1917,  Reichstags- 
Drucksachen  Nr.  624)-  Entwurf  eines  Gesetzes 
über  Aenderung  des  KohlensteuerG.  (7.XII.  1921), 
Reichstag,  J.  Wahlperiode  1920/21,  Drucksachen 
Kr.  3130.  —  b)  Ts chechoslowakei.  Die 
hierher  gehörigen  gesetzlichen  Bestimmungen 
viii/  Durchführungsverordnungen  finden  sich 
abgedruckt  im  „Prager  Arch.  für  Gesetzgebung 

und  Rechtsprechung",  Jahrg.  II  (1920),  S.  700 ff., 
Jahrg.  III  (1921),  S.  829ff.,  HS6ff.,  ferner  in 
der  ,, So  in  ml ii  inj  der  Gesetze  und  Verordnungen 

des  cecho slowakischen  Staates"  1920  S.  644 ff., 
646 ff.,  1921  S.  1362 ff.,  1729  ff.  —  c)  Saar- 
gebiet.  Kür  das  Saargebiet  finden  sich  die 
einschlügigen  Bestimmungen  in  der  „Saar-Wirt- 

schaftszeitung"  Nr.  19  vom  30.JIV.  1921. Karl  Bräuer. 

Kolb,  Georg  Friedrich, 
geb.  am  14./IX.  1808  in  Speyer,  gest.  am  16./V. 
1884  in  München,  trat  als  Bürgermeister  seiner 
Vaterstadt  1848  in  das  deutsche  Parlament 
ein,  wurde  1849  in  den  bayerischen  Landtag 
gewählt    und    widmete    sich    seitdem    lediglich 

der  publizistischen  Tätigkeit.  Nach  Unter- 
drückung der  1850—1853  von  ihm  redigierten 

demokratischen  „Neue  Speyerer  Zeitung"  ver- ließ er  sein  Vaterland,  lebte  bis  1860  in  Zürich 
und  ließ  sich  dann  in  Frankfurt  a.  M.  nieder, 
seit  1863  als  Redakteur  der  bis  1866  von  ihm 

geleiteten  Frankfurter  Zeitung.  1868—69  ge- 
hörte er  noch  dem  Zollparlamente  an  und  zog 

sich   dann  aus   dem  politischen  Leben  zurück. 
Kolb,  der  in  staatswirtschaftlicher  Beziehung 

einen  freihändlerischen  Standpunkt  einnimmt, 
hat  sich  besondere  Verdienste  nur  als  Statistiker 
und  Wirtschaftskulturhistoriker  erworben. 

Kolb  veröffentlichte  von  staatswissenschaft- 

lichen Schriften  a)  in  Buchform:  D:e  Rechte 
der  deutschen  Völker,  den  Ansprüchen  des  Bun- 

des gegenüber,  3.  Aufl.,  Speyer  1832.  —  Ge- 
schichte der  Menschheit  und  der  Kultur,  2  Bde., 

Pforzheim  1842.  —  Handbuch  der  vergleichen- 
den Statistik,  der  Völkerzustands-  und  Staaten- 

kunde, Zürich  1857;  8.  Aufl.  1879.  -  Beiträge 
zur  Statistik  der  Industrie  und  des  Handels 
in  der  Schweiz,  Zürich  1859.  —  Italien  und  die 
jetzige  politische  Lage  des  übrigen  Europa, 
ebd.  1859.  (Er  bediente  sich  für  diese  Schrift 
des  Pseudonyms  Broch.)  —  Die  wichtigsten 
älteren  Staatsprozesse  in  England.  Beiträge 
zur  Kenntnis  des  Rechtswesens,  der  Geschichte 
und  Sozialverhältnisse  in  jenem  Lande;  zugleich 
Lebens-  und  Charakterbilder  hervorragender 
Staatsmänner  usw.,  2  Bde.,  Leipzig  1861.  — 
Grundriß  der  Völkerzustands-  und  Staatenkunde, 
ebd.  1862;  5.  Aufl.  u.  d.  T.:  Statistisches  Hand- 

büchlein der  Völkerzustands-  und  Staaten- 
kunde, ebd.  1875.  —  Die  Nachteile  des  stehenden 

Heerwesens  und  die  Notwendigkeit  der  Aus- 
bildung eines  Volkswehrsystems.  Vortrag,  ebd. 

1862.  —  Kulturgeschichte  der  Menschheit,  mit 
besonderer  Berücksichtigung  der  Regierungsform, 
Politik,  Religion,  Freiheits-  und  Wohlstands- 

entwicklung der  Völker.  Eine  allgemeine  Welt- 
geschichte nach  den  Bedürfnissen  der  Jetztzeit, 

2  Bde.,  ebd.  1868-70;  dasselbe,  3.  Aufl.,  1884 
—  1885.  —  Abriß  der  Kulturgeschichte  der 
Menschheit.  Auf  Grundlage  .  seines  größeren 
Werkes  bearbeitet,  ebd.  1880.  -  Statistik  der 
Neuzeit.  Auf  Grundlage  der  neuesten  Volks- 

zählungen, Arealberechnungen,  Budgetaufstel- 
lungen, Staatsschulden-  und  Armeestärkeberech- 
nungen usw.  (zugleich  Supplement  zum  Hand- 

buch der  vergleichenden  Statistik  usw.,  8.  Aufl., 

1879),  ebd.  1883.  * 
b)  in  folgenden  Zeitschriften  und  Sammel- 

werken: Archiv  für  politische  Oekonomie,  Tü- 
bingen; Z.  f.  St.;  zahlreiche  Artikel  in  Rotteck 

und  Welcker,  Staatslexikon,  3.  Aufl.,  Leipzig 
1856-66.  Menzel. 

Kollektivismus 

s.  Kommunismus  und 
s.  Universalismus. 
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Kolonien  und  Kolonialpolitik. 
Einleitung.  1.  Die  Kolonialwissenschaft.  Die 

Kolonialwissenschaft  im  Rahmen  der  Staats- 
wissenschaften. 2.  Grenz-  und  Hilfswissen- 

schaften. Methoden.  I.  Die  Lehre  von  den 
Kolonien.  1.  Der  Begriff  Kolonie.  2.  Die  Arten 
der  Kolonien.  3.  Ursachen  der  Kolonisation. 
4.  Erwerb  der  Kolonien.  5.  Zwecke  der  Kolo- 

nien. 6.  Koloniale  Theorien.  II.  Geschichte 
der  Kolonialpolitik.  1.  Das  Zeitalter  der 
Entdeckungen.  Kolonisation  durch  Unterneh- 

mungen mit  Hoheitsrechten.  a)  Aeltere  Zeit, 
b)  Neuere  Zeit.  2.  Die  koloniale  Aufteilung  'Irr 
Erde,  a)  Portugal  and  Spanien,  b)  Die  Nieder- 

lande, c)  Frankreich,  d)  England,  e)  Die  kolo- 
niale Expansion  seit  dein  Auftreten  Deutsch- 

lands, t'i  Koloniale  Be  itzverschiebungen  infolge des  Weltkrieges.  III.  Die  staatliche  Kolo- 
nialpolitik. 1.  Verwaltungspolitik.  2.  Wirt- 
schaftspolitik (Ein  politik,  Yerkehrs- 

politik,  Produktion^- u.  Bandeispolitik,  Währungs- 
Finanzpolitik). 

Einleitung. 

1.  Die  Kolonialwissenschaft.  Die 
Kolonialwissenschaft  im  Rahmen  der 
Staatswissenschaften.  Wenn  man  mit. 

Dietrich  Schäfer  (Kolonialgeschichte,  Samm- 
lung Göschen,  4.  Auflage,  Berlin  1921)  in 

die  Kolonialgeschichte  die  Sullanischen  Mili- 
tärkolonien innerhalb  Italien  ,  die  germani- 

schen Wanderungen,  die  ?>  herung  des 
deutschen  Ostens,  die  russische  Ausbreitung 
in  Asien  und  ähnliche  bloß  Eroberungen 
hineinbezieht,  erhall  man  einen  geschicht- 

lichen Begriff,  der  sich  beinahe  mit  dem  Be- 
griffe Weltgeschichte  deckt  Dieser  Stand- 
punkt würde  der  hierauf  aufgebauten  Kolo- 

nialwissenschaf  t  sogleich  den  Stempel  des  Ufer- 
losen aufdrücken.  Die  moderne  Kolonial- 

wissenschaft beschränkt  indessen  den  Bc 

griff  Kolonien:  Kolonien  sind  auswärtige 
Verwaltungsgebiete  eines  Staates  für 
weltwirtschaftliche  und  weltpoliti- 

sche Zwecke  (Gottfried  Zöpfl).  Damit 
scheidet  die  innere  Kolonisation  und  die 

bloße  Ausdehnung  der  Grenzen  des  Mutter- 
landes, also  z.  B.  die  gesamte  Entwicklung 

des  russischen  Riesenreiches,  abgesehen  von 
Port  Arthur,  aus  der  Kolonialgeschichte  aus. 
Auch  in  dieser  Beschränkung  bietet  sich  für 
die  Kolonialwissenschaft  ein  ungeheures  und 

vielseitiges  Stoffgebiet.  Von  der  Volks- 
wirtschaft ist  es  nicht  nur  getrennt  durch 

die  räumliche  Ausdehnung,  sondern  auch 
durch  die  Vielseitigkeit  der  Betätigung  in  den 
Kolonien.  Faßt  man  doch  heute  noch  die 
gesamte  Wirtschaft,  Verwaltung  und  Politik 
aller  Kolonialreiche  in  der  Kolonialwissen- 

schaft zusammen.  Dies  erklärt  sich  durch 

das  geringe  Alter  der  Wissenschaft  und  durch 
die  mit  dem  Begriff  Kolonie  verbundene 
geringe  Entwicklungsstufe  des  betreffenden 
Gebietes.    Die  heutigen  Vereinigten  Staaten 

mögen  als  Beispiel  dienen,  wie  jede  ent- 
wicklungsfähige Kolonie  das  Bestreben  in 

sich  birgt,  sich  zum  selbständigen  wirt- 
schaftspolitischen Körper  (Volkswirtschaft) 

zu  entwickeln  und  damit  aus  der  Kolonial- 
wissenschaft auszuscheiden.  Hiernach  er- 

gibt sich  klar  die  Verschiedenheit  von 
Kolonialwissenschaft  und  Volkswirtschafts- 
lehre. 

Die  Arbeiten  neuerer  Gelehrter  wie 
Bernhard  Harms,  Hermann  Schumacher, 
Gottfried  Zöpfl  haben  zur  Entwicklung 
einer  Weltwirtschaftslehre  als  selbständiger 
Disziplin  neben  der  Volkswirtschaftslehre 
geführt.  Die  Weltwirtschaftslehre  geht  von 
der  allgemeinen  wirtschaftspolitischen  Ge- 

samtlage der  Erdoberfläche  aus  und  setzt 
dazu  die  einzelnen  Volkswirtschaften  in  Be- 

ziehung. Während  z.  B.  der  Volkswirt- 
schaftler oft  geneigt  sein  wird,  soziale  Maß- 
nahmen auf  innerwirtschaftliche  Bedürf- 

nisse einzustellen,  wird  der  Weltwirtschafts- 
politiker deren  Berechtigung  stets  von  einer 

internationalen  Verständigung  abhängig 
machen.  Die  Weltwirtschaft  ist  hier- 

nach nichts  anderes  als:  Die  Summe  der 
internationalen  wirtschaftlichen  Betätigung. 

Zwischen  den  Disziplinen  der  Volks- 
wirtschaftslehre und  Weltwirtschaftslehre 

nimmt  die  Kolonialwissenschaft  eine  Mittel- 

stellung ein.  Mit  der  Volkswirtschaft  ver- 
bindet sie  die  politische  Einheit  des  Gesamt- 

gebietes, die  sich  wirtschaftlich  stets  sehr 
bemerkbar  machen  wird,  indem  das 
Mutterland  mehr  oder  weniger  seine  koloniale 
Entwicklung  auf  seine  eigenen  Bedürfnisse 
einstellen  wird.  So  bildet  z.  B.  heute  noch 
das  französische  Kolonialreich  zollpolitisch 

einen  Wirtschaftskörper  mit  dem  Mutter- 
lande. Andererseits  werden  wirtschaftlich 

aktive  Völker  durch  Kolonialbesitz  auf 
eine  vielseitigere  wirtschaftliche  Betätigung 
und  damit  von  selbst  auf  die  Bahnen  der 

Weltwirtschaft  verwiesen.  Das  findet  zu- 
nächst seinen  praktischen  Ausdruck  in  der 

Aufhebung  der  zollpolitischen  Bevorzugung 
des  Mutterlandes  in  den  Kolonien,  welchen 

Weg  Großbritannien,  die  Niederlande  und 
Deutschland  beschritten  haben.  Die  Tat- 

sache, daß  die  drei  letztgenannten  Völker 
weltwirtschaftlich  einen  ungleich  stärkeren 
Aufschwung  nahmen  als  Frankreich,  mag 
als  Beweis  dienen,  daß  die  Kolonialwirt- 

schaft ihre  höchste  Entwicklung  im  Aufgehen 
in  der  Weltwirtschaft  findet.  Auch  in  diesem 
Falle  bleiben  besondere  Wirkungen  der 
politischen  Vereinheitlichung  rechtlicher 
und  wirtschaftlicher  Natur  bestehen,  die  es 

zweckmäßig  erscheinen  lassen,  der  Kolonial- 
wissenschaft die  Stellung  einer  selbständigen 

Disziplin  zwischen  Volkswirtschaftslehre  und 
Weltwirtschaftslehre  im  Rahmen  der  Staats- 

wissenschaften zuzuweisen. 
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2.  Grenz-  und  Hilfswissenschaften. 
Methoden.  Zu  den  Grenz-  und  Hilfs- 

wissenschaften der  Kolonialwissenschaft  ge- 
hört in  erster  Linie  die  Geographie,  vor- 

nehmlich im  Sinne  der  politischen  und  wirt- 
schaftlichen Geographie.  Entsprechend  der 

Vielseitigkeit  der  wirtschaftlichen  Aufgaben 
in  den  Kolonien  gehören  Völkerkunde  und 
Sprachwissenschaft  zu  dem  unentbehrlichen 
Grenzgebiet.  Rechnen  wir  Mineralogie, 
Geologie  und  Metereologie  zum  Gesamtgebiet 
der  Geographie,  so  müssen  hier  noch  Botanik 
und  Zoologie  als  mehr  naturwissenschaft- 

liche Fächer  erwähnt  werden.  Auch  die  an- 
gewandten Naturwissenschaften,  wie  Land- 

wirtschaftslehre, Hygiene,  Veterinärwesen 
spielen  eine  große  Rolle. 

Unentbehrlich  ist  die  Rechtswissenschaft 
als  Hilfswissenschaft  insbesondere  in  Gestalt 
des  öffentlichen  Rechts  und  der  rechts- 

kundigen Erforschung  der  bestehenden  Ein- 
geborenenrechte. Das  mutterländische  Pri- 

vatrecht gehört  dagegen  nicht  direkt  zu  den 
Hilfswissenschaften.  Die  kolonialrechtliche 
Betätigung  soll  rechtsbildend  wirken  und 
keinesfalls  bestehendes  heimisches  Privat- 
recht  übertragen.  Die  Verwendung  reiner 
Fachjuristen  in  der  Kolonialpolitik  hat  be- 

wiesen, wie  außerordentlich  gefährlich  die 
Ueberschätzung  des  juristischen  Elements 
ist,  wie  es  z.  B.  im  deutschen  Kolonialreich 
der  Fall  war.  In  viel  zu  starkem  Maße  hat 
man  hier  heimische  Rechtsbegriffe  auf  die 
Eingeborenenbevölkerung  übertragen  und 
dadurch  tiefgehende  Gegensätze  zwischen 
Weiß  und  Schwarz  hervorgerufen. 

Da  die  Kolonialwissenschaft  eine  Er- 
fahrungswissenschaft ist,  wird  die  Methode 

sich  zweckmäßig  vorwiegend  auf  geschicht- 
lichen Tatsachen  aufbauen.  Hierzu  rechnen 

wir  auch  die  Ergebnisse  der  Wirtschafts- 
politik, des  Geld-  und  Finanzwesens,  der 

Statistik  u.  dgl.  In  weiterem  Sinne  sind 
hierzu  auch  die  Folgerungen  in  physio- 

logischem und  psychologischem  Sinne  zu 
rechnen.  Allgemeine  Theorien  und  Begriffs- 

bildungen werden  dagegen  zurücktreten.  Sie 
sind  natürlich  unentbehrlich,  aber  nur  in- 

soweit, als  sie  der  Systematisierung  des  zu 
verarbeitenden  Materials  und  der  Anschauung 
dienlich  sind. 

Um  dem  Leser  von  vornherein  eine 
Systematik  an  die  Hand  zu  geben,  lassen 
wir  zunächst  den  theoretischen  Teil  folgen. 
Die  darin  aufgestellten  Behauptungen  finden 
ihre  Erhärtung  in  dem  darauf  folgenden 
kolonialgeschichtlichen    Ueberblick. 

I.  Die  Lehre  von  den  Kolonien. 

1.  Der  Begriff  Kolonie.  Wie  schon  im 
vorigen  Abschnitt  einleitend  angedeutet,  ist 
der  Begriff  Kolonie  lange  Zeit  umstritten 
geblieben.    Die  neuere  Kolonialwissenschaft 

hat  lange  vergeblich  feststehende  Merkmale 
des  Begriffs  Kolonie  aufzustellen  versucht, 
die  jedes  Mißverständnis  ausschließen.  Die 
drei  auf  diese  Weise  gefundenen  Haupt- 

merkmale sollten  sein:  die  auswärtige  Nieder- 
lassung von  Volksteilen  des  kolonisierenden 

Volkes,  die  Ueberlegenheit  und  höhere 
Zivilisation  des  kolonisierenden  Volkes  und 
schließlich  der  politisch  rechtliche  Verband 
des  Niederlassungsgebietes  mit  dem  Mutter- 
land. 

Von  diesen  Forderungen  gibt  derjenige 
der  Ueberlegenheit  des  sich  niederlassenden 
Volksteils  zu  den  größten  Meinungsverschie- 

denheiten und  Unklarheiten  Veranlassung. 
Wer  mit  Wilhelm  Röscher  das  Schwer- 

gewicht auf  das  überlegene  Alter  des  ko- 
lonisierenden Volkes  legt,  wird  alle  euro- 

päischen Kolonien  in  Ostasien,  zumal  Indien, 
nicht  als  Kolonien  bezeichnen  dürfen.  Den 
Vereinigten  Staaten  wäre  damit  das  Recht 
der  Kolonisation  ganz  abgesprochen.  Der 
Begriff  der  höheren  Zivilisation,  den  die 
meisten  Theoretiker  mit  der  Forderung  der 
Ueberlegenheit  des  kolonisierenden  Volkes 
verbinden,  ist  gleichfalls  einigermaßen  um- 

stritten. Sicher  ist  nur,  daß  sehr  viele 
Kolonialgebiete  von  weißen  Räuberbanden 
erobert  wurden,  die  zivilisatorisch  und  kul- 

turell tief  unter  den  eingeborenen  Völkern 
standen.  Dies  gilt  z.  B.  für  Mexiko,  Peru, 
Indien  und  China. 

Die  Forderung  des  politisch  rechtlichen 
Verbandes  der  Kolonien  mit  dem  Mutter- 

lande kann  nicht  ernstlich  bezweifelt  werden. 

Die  Anschauungen  einiger  englischer  Schrift- 
steller, wie  E.  G.  Wakefield,  die  aus  poli- 
tischen Gründen  auch  bereits  unabhängig 

gewordene  Gebiete  z.  B.  die  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika  als  Kolonien  des 
einstigen  Mutterlandes  bezeichnen  wollen, 
sind  praktisch  unbrauchbar.  Um  unfrucht- 

baren Erörterungen  die  Spitze  abzubrechen, 
wird  man  gut  tun,  die  einzig  klare  der  drei 
Forderungen,  nämlich  die  des  politisch  recht- lichen Verbandes  der  Kolonie  mit  dem 

Mutterlande  zum  Hauptmerkmal  des  Be- 
griffs Kolonie  zu  machen. 

Der  auf  dieses  Hauptmerkmal  gestützte 
Begriff  Kolonie  wird  noch  verständlicher, 
wenn  er  gleichzeitig  mit  einer  Zweckbestim- 

mung verbunden  wird.  Nun  sind  in  der 
Regel  zwei  Faktoren  die  Haupttriebfeder 
der  Kolonialpolitik.  Der  erste  ist  das  Be- 

dürfnis nach  weltwirtschaftlicher  Entwick- 
lung, verursacht  durch  die  Wirkungen  der 

Handelskonkurrenz.  Der  Handel  bedarf 
des  Schutzes,  desgleichen  die  Niederlassungen 
in  fremden  Erdteilen  und  so  zieht  die  welt- 

wirtschaftliche Entwicklung  die  Verstärkung 
der  weltpolitischen  Machtstellung  nach.  Viel- 

fach allerdings  entspringt  das  weltpolitische 
Machtstreben    einer   Naturveranlagung    des 
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kolonisierenden  Volkes  —  z.  B.  bei  den  Fran- 
zosen —  und  wird  in  diesem  Falle  vor  den 

•weltwirtschaftlichen  Bedürfnissen  und  Not- 
wendigkeiten den  Vorrang  behaupten.  Alle 

diese  Erwägungen  haben  zu  der  im  vorigen 
Abschnitt  erwähnten  Definition  Gottfried 

Zöpfls  geführt,  Kolonien  sind  auswärtige 
Verwaltungsgebiete  eines  Staates  für  welt- 

wirtschaftliche und  weltpolitische  Zwecke. 
Diese  Begriffsbestimmung  als  die  bisher 
zweckmäßigste  und  das  Wort  Kolonie  am 
besten  umreißende  machen  auch  wir  uns 

zu  eigen. 
2.  Die  Arten  der  Kolonien.  Ueber  eine 

zweckmäßige  Einteilung  der  Kolonien  nach 
Arten  herrschte  bis  in  die  neueste  Zeit 
ein  lebhafter  Streit.  Die  deutsche  Wissen- 

schaft, beschäftigte  sich  mit  solchen  Unter- 
scheidungen besonders  rege  zu  einer  Zeit, 

als  noch  keine  praktischen  Krfahrungen 
vorlagen.  Das  führte  natürlich  zu  wenig 
zweckmäßigen  Begriffsbildungen,  z.  B.  zu 
dem  von  Koscher  eingehend  erörterten  Be- 

griff der  Eroberungsknilinie.  Diese  Bezeich- 
nung benennt  zwar  Ursache  und  Vorgang 

einer  Kolonialgründung,  sagt  aber  nicht ä 
über  deren  Wesen  aus.  Die  gleichfalls  Trüher 
beliebten  Bezeichnungen  Müitärkolonie  und 
Verbrecherkolonie  charakterisieren  zwar  den 
Typ  der  weißen  Ansiedler,  geben  aber  auch 
keine  Kunde  über  das  wirtschaftspolitische 
Wesen  einer  Kolonie.  Der  Begriff  Bergbau- 

kolonie wiederum  ist  als  zu  einseitig  bald 
fallen  gelassen  worden.  Schließlich  traten 
die  Einteilungen  nach  wirtschafts-  und  ver- 

waltungspolitischen Gesichtspunkten  in  den  i 
Vordergrund  entsprechend  der  eigentlichen 
Zweckbestimmung  der  Kolonien.  Das  Ver- 

dienst des  Engländers  James  Mill  ist  es ; 
gewesen,  auf  den  sehr  wichtigen  Unterschied 
aufmerksam  zu  machen,  ob  sich  eine  Kolonie 
zur  weißen  Siedlung  eignet  oder  nicht.  Auf 
dieser  Grundlage  unterscheiden  wir: 

Siedlungskolonien.  Dies  sind  Gebiete, 
berufen,  die  Auswanderung  des  Mutterlandes 
als  zweite  Heimat  aufzunehmen.  Hierzu 
gehören  in  erster  Linie  Kanada,  Australien, 
Neuseeland,  Kapland  und  Südwestafrika. 

Plantagenkolonien.  Hier  ist  der 
Kolonist  als  Pflanzer  in  größerem  Stil  und 
der  wirtschaftlich  noch  unentwickelte  Ein- 

geborene als  Arbeiter  tätig.  Hierzu  gehören 
Belgisch-Kongo,  Französisch-Aequatorial- 
afrika. 

Eingeborenenkulturkolonien.  Hier 
unterliegt  die  Bewirtschaftung  des  Landes 
vorwiegend  der  bereits  höher  entwickelten 
Eingeborenenbevölkerung.  Zu  diesen  Ko- 

lonien sind  Togo,  Nigerien,  Java  zu  rechnen. 
Die  französische  Kolonialwissenschaft  faßt 
die  beiden  letzteren  Begriffe  in  den  Namen 

„colonies  d'exploitation"  zusammen. 

Handelskolonien.  Dies  sind  in  der 

Regel  auf  Hafenstädte  beschränkte  Kolonien, 
die  vorwiegend  den  Welthandelsbestrebungen 
des  Mutterlandes  dienen.  Hierzu  gehören 
Honkong,  Singapore,  Aden  und  das  jetzt 
japanisch  gewordene  Tsingtau.  Diese  Han- 

delskolonien dienen  gleichzeitig  oft  welt- 
politischen Aufgaben,  sind  dann  befestigt 

und  außerdem  wichtige  Kohlen-  und  Kabel- 
stationen.    Dann  heißen  sie 

Koloniale  Stützpunkte.  Hierzu  ge- 
hören Malta,  Gibraltar,  Kalklandsinseln  und 

das  schon  genannte  Aden.  Vielfach  tritt 
der  handelspolitische  Charakter  gegenüber 
dem  weltpolitischen  stark  zurück. 

Auch  die  obige  Einteilung  soll  lediglich 
die  wesentlichsten  Kennzeichen  moderner 
kolonialwirtschaftlicher  Betätigung  geben  und 
dürfen  die  einzelnen  Kolonien  keineswegs 
danach  schematisiert  werden.  Große  Ko- 

lonialgebiete werden  selten  einer  der  an- 
geführten Arten  ganz  entsprechen,  zumeist 

wird  ihr  Charakter  vielseitiger  sein.  Deutsch- 
Ostafrika  z.  B.  ist  gleichzeitig  eine  Plan- 

tagen-, Eingeborenenkultur-  und  Siedlungs- 
kolonie. Dasselbe  gilt  für  Britisch-Südafrika. 

Sansibar  ist  Handels-,  Plantagen-  und  Ein- 
geborenenkulturkolonie.  Aegypten  kann  als 
Eingeborenenkulturkolonie,Plantagenkolonie, 
Eandelskolonie  und  kolonialer  Stützpunkt 
größten  Stils  angesprochen  werden. 

Sehr  viel  einfacher  und  klarer  liegt  die 
Sache  bei  der  Einteilung  nach  verwaltungs- 

politischen Gesichtspunkten.  Man  unter- scheidet: 

Eigentliche  Kolonien,  zu  denen  alle 
Gebiete  mit  Selbstverwaltung  vom  geringsten 
Maße  an  bis  zur  völligen  Selbstregierung 
unter  der  noch  losen  Oberhoheit  des  Mutter- 

landes zu  rechnen  sind.  Diese  letzte  Ent- 
wicklungsstufe haben  die  großen  britischen 

Selbstverwaltungskolonien  Kanada,  Süd- 
afrika, Australien  und  Neuseeland  erreicht. 

Protektorate  (Schutzgebiete),  einer- 
seits als  äußerlich  souveräne  Staaten  unter 

Schutzherrschaft  (Tunis),  andererseits*  als 
vom  Mutterland  völlig  selbstherrlich  regierte 
Gebiete  (Betschuanaland-Protektorat). 

Pachtgebiete  (Kiautschou,  Kwantung). 
Die  Pachtdauer  beträgt  meistens  99  Jahre, 
und  ist  für  diese  Zeit  Uebertragung  sämt- 

licher Rechte  vorgesehen.  Da  es  sich  ge- 
wöhnlich um  zwangsweise  Verpachtung 

handelt,  stellt  sie  sich  in  Wirklichkeit  als 
verschleierte  Inbesitznahme  des  pachtenden 
Staates  dar.  Bei  Wiedererstarken  des 

eigentlichen  Besitzers  kann  diese  natürlich 
keinen  Bestand  haben. 

Interessensphären.  Diese  sind  nach 
Uebereinkommen  mit  den  Nachbarstaaten 
einem  Staate  vorbehaltene,  aber  von  ihm 
noch  nicht  in  Besitz  genommene   Gebiete. 
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3.  Ursachen  der  Kolonisation.  Zu 
den  wichtigsten  Ursachen  der  Kolonie- 

gründung müssen  wir  den  Tatendrang 
einzelner  wagemutiger,  geldgieriger  oder 
wissensdurstiger  Männer  rechnen.  Den 
Anfang  pflegen  wissenschaftliche  Forscher- 

naturen zu  machen,  die  vorwiegend  vom 
Drang  nach  Erkenntnis  getrieben,  die  Erd- 

kunde zu  bereichern  bestrebt  sind.  In  dieser 
Beziehung  stehen  der  Pharao  Necho,  Prinz 
Heinrich  der  Seefahrer,  Georg  Schweinfurth 
auf  einer  Linie.  Ihnen  folgen  die  Abenteurer- 

naturen, die  Konquistadoren  als  eigentliche 
Kolonialgründer,  an  denen  die  spanische  und 
englische  Kolonialgeschichte  so  reich  ist. 
Neben  reinem  Tatendrang  vorwiegend  von 
Geld-  und  Machtgier  erfüllt  sind  sie  die 
eigentlichen  Bahnbrecher  der  Kolonisation, 
gleichgültig,  ob  sie  sich  als  berufsmäßige 
Entdecker  wie  Kolumbus,  Vasco  da  Gama, 
Magalhaes,  James  Cook,  als  Eroberer  wie 
Albuquerque,  Ferdinand  Cortez,  Franz  Pi- 
zarro,  Lord  Clive,  Lord  Kitchener,  oder  als 
große  Unternehmer  wie  Leopold  von  Belgien, 
Karl  Peters,  Cecil  Rhodes  betätigen.  Solche 
Naturen  werden  in  besonders  großer  Zahl 
von  Völkern  hervorgebracht,  die  durch  be- 

sondere wirtschaftsgeographische  Vorbedin- 
gungen auf  den  Weg  der  Kolonisation  ver- 

wiesen sind.  Im  Altertum,  als  das  Mittel- 
meer das  Weltmeer  war,  war  die  mit  dem 

Meere  am  meisten  verwachsene,  vielgestaltige 
Halbinsel  Griechenland  die  Mutter  aller 
kolonialen  Betätigung.  Als  man  sich  auf  der 
Wende  der  Neuzeit  auf  den  Ozean  heraus- 

wagte, mußte  die  am  weitesten  nach  Westen 
vorgeschobene  Pyrenäische  Halbinsel  natur- 

gemäß die  Führung  übernehmen.  Wirt- 
schaftsgeographisch war  es  nur  natürlich, 

daß  die  vielgestaltige  Insel  Großbritannien 
später  die  Führung  an  sich  riß,  da  ihre 
Bevölkerung  als  in  wachsendem  Maße  auf 
die  See  verwiesen  die  überseeische  Tat- 

kraft in  ganz  anderer  Weise  lebendig  erhielt, 
als  diejenige  der  verhältnismäßig  großen 
und  nicht  buchtenreichen  Pyrenäischen  Halb- 

insel. ' 
Es  versteht  sich,  daß  der  Tatendrang 

unternehmender  Persönlichkeiten  allein  weder 
als  Ursache  genügt,  noch  einen  dauernden 
Zweck  erreichen  kann.  Es  müssen  elementare 
Volksbedürfnisse  vorhanden  sein.  Ein 
solches  Bedürfnis  ruft  die  Uebervölkerung 
hervor.  Ganz  abgesehen  von  den  auf  die 
Dauer  unzureichenden  wirtschaftspolitischen 
Bedingungen  der  pyrenäischen  Halbinsel 
mußten  die  künstlichen  Entvölkerungsmaß- 

nahmen Philipps  IL  (Vertreibung  der  Mauren 
und  Juden)  den  Tatendrang  allmählich 
lähmen.  In  England  dagegen  und  neuerdings 
in  Japan  mußte  umgekehrt  das  übermäßige 
Anschwellen  der  Bevölkerungsziffern  immer 
mehr  die  überseeische  Tatkraft  verstärken. 

Nicht  immer  führt  diese  Ursache  zur  Be- 
gründung von  Kolonien  in  dem  Sinne  unserer 

Definition.  Die  deutsche  und  die  chinesische 
Auswanderung  nach  Amerika,  desgleichen  die 
italienische  haben  z.  B.  nicht  zu  Kolonie- 

gründungen geführt,  weil  die  übrigen  wirt- 
schaftsgeographischen Bedingtheiten  der  Er- 

zeugung einer  genügenden  Anzahl  von  Führer- 
und Gründernaturen  nicht  günstig  waren. 

Immerhin  hat  sowohl  bei  Deutschland  wie 
bei  Italien  die  Uebervölkerung  wenigstens 
mittelbar  den  Anstoß  zur  Gründung  ihrer 
neuzeitlichen  Kolonialreiche  gegeben.  Die 
Masse  der  Auswanderer  freilich  mußte  in 
ehemaligen  Kolonien  Englands  und  Spaniens 
Unterkunft  suchen  und  ging  für  die  zu  spät 
einsetzende  Kolonialpolitik  ihrer  Länder  ver- 

loren. Das  Beispiel  Japans,  gleichfalls  in 
neuester  Zeit,  beweist  aber,  daß  die  Insel- 

natur der  Bevölkerung,  auch  wenn  die  Zeit 
der  Kolonialgründung  verpaßt  scheint,  eine 
ganz  andere  elementare  Kraft  verleiht. 
Während  die  deutschen,  chinesischen  und 
italienischen  Auswanderer  sich  überall  den 
staatlichen  Bedingungen  der  zweiten  Heimat 
anpassen,  sogar  wie  die  deutschen  ihre 
eigene  Nationalität  preisgeben,  sehen  wir  die 
Japaner  überall  bestrebt,  das  Auswanderungs- 

land mit  List  und  Gewalt  in  eine  Kolonie 
des  Mutterlandes  umzuwandeln  (Hawai). 

Das  großartigste  Beispiel  für  die  Wirkung 
der  Uebervölkerung  als  Ursache  der  Koloni- 

sation bietet  aber  England.  Als  zu  Anfang 
des  vorigen  Jahrhunderts  zahlreiche  wirt- 

schaftspolitische Krisen  das  Land  über- 
völkert erscheinen  ließen  und  die  Malthus- 

sche  Lehre  von  dem  übermäßigen  natürlichen 
Wachstum  der  Bevölkerung  im  Vergleich 
zur  Nahrungsmittelerzeugung  die  Zeit  be- 

herrschte, zog  England  durchaus  nicht  die 
Folgerung  der  künstlichen  Bevölkerungs- 

beschränkung. Vielmehr  setzte  nunmehr 
unter  Führung  einer  Anzahl  in  Theorie  und 
Praxis  der  Kolonialpolitik  gleichbedeutender 
Männer,  von  denen  die  Namen  E.  G.  Wake- 
field,  Lord  Durham,  Charles  Buller,  H.  Meri- 
vale  und  Georges  Grey  genannt  werden 
sollen,  eine  starke  überseeische  Siedlungs- 

bewegung ein.  Hatten  schon  vorher  tat- 
kräftige Persönlichkeiten  die  geeigneten  Sied- 

lungsgebiete Kanada,  Südafrika,  Australien, 
Neuseeland  für  England  in  Besitz  genommen, 
so  diente  nun  die  Uebervölkerung  als  Ur- 

sache einer  großzügigen  Kolonisation  und 
eines  vollkommenen  Ausbaus  dieser  Gebiete, 

planmäßig  geleitet  von  tatkräftigen  Persön- 
lichkeiten, wie  sie  eben  England  zum  Unter- 

schied vom  Kontinent  stets  in  solchen  Fällen 
zur  Verfügung  stehen.  Uebervölkerung  und 
Tatendrang  wirkten  hier  Hand  in  Hand  als 
Ursache  einer  gewaltigen  Kolonisationsarbeit. 

In  naher  Beziehung  zu  den  beiden  haupt- 
sächlichen Ursachen  steht  die  Unzufrieden- 
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heit  mit  den  bestehenden  Verhält- 
nissen aus  politischen  oder  reli- 
giösen Gründen.  Diese  beiden  Veran- 

lassungen führen  aber  niemals  direkt,  sondern 
nur  mittelbar  zur  Kolonialgründung  in 
unserem  Sinne,  da  die  Auswanderer  in 
diesen  Fällen  aus  dem  Staatsverband  des 
Mutterlandes  herausstreben.  So  war  es  bei 
den  Quäkern,  den  deutschen  Auswanderern 
von  1848  und  den  Mormonen.  Solche  Aus- 

wanderer finden  sich  manchmal  wieder  wie 
die  Quäker  und  Mormonen,  meist  unter  dem 
Zwang  der  Verhältnisse,  zu  ihrem  alten 
Mutterlande  zurück. 

Als  eine  wichtige  Ursache  der  Kolonie- 
gründung  kommt  schließlich  das  wirt- 

schaftspolitische Unternehmertum  in 
Betracht,  das  wieder  zu  dem  Konquistado- 
rentum  in  enger  Beziehung  steht.  Meist 
wirken  beide  Faktoren,  vielfach  in  einer 

Person  vereinigt,  zusammen.  Das  wirt- 

schal'tspolitische  Unternehmertum  entspringt 
dem  Streben  nach  Ausbeutung  von  Boden- 

schätzen, wertvollen  überseeischen  Landes- 
produkten (Gewürze,  Farbstoffe)  verbunden 

mit  Machtbedürfnis.  Diese  Unternehmer 

wirken  vielfach  nur  als  Kapitalistengruppen 
im  Mutterland  und  bedienen  sieh  sowohl 
der  Forscher  (Leopold  von  Belgien),  wie  der 
Konquistadoren  (die  Handelskompanien), 
um  Kolonialgrünaongen  praktisch  durch- 

zuführen. So  sind  Holländisch-Indien, 
Britisch-Ostindien,  Belgisch-Kongo,  Deutsch- 
Ostafrika,  Rhodesien  für  ihre  Mutterländer 
gewonnen  worden. 

In  neuester  Zeit  sind  auch  nationalo 

Notwendigkeiten  weltwirtschaft- 
licher und  weltpolitischer  Art  als 

Ursache  der  Kolonialgründung  in  den  Vorder- 
grund getreten.  Es  ist  dies  eine  Folge  der 

außerordentlichen  Verflechtung  der  modernen 
Industriestaaten  in  die  Weltwirtschaft,  die 
sie  mit  Rücksicht  auf  die  Abhängigkeit  von 
anderen  Staaten  in  der  Rohstoffversorgung 
zwang,  eigene  Produktionsgebiete  zu  er- 

werben. Dieser  Gesichtspunkt  hat  schon 
bei  der  Gründung  des  Kongostaates  durch 
Leopold  von  Belgien  eine  Rolle  gespielt. 
Besonders  stark  kam  er  zum  Ausdruck  bei 

dem  seit  1900  immer  mächtiger  werdenden 
Streben  nach  Erweiterung  des  deutschen 
Kolonialbesitzes.  Hauptsächlich  handelte 
es  sich  hier  um  Erzeugungsgebiete  für  Baum- 

wolle und  Oelfrüchte.  Auch  der  Bedarf 

nach  gewissen  für  die  Industrie  unentbehr- 
lichen Mineralien  wie  Kupfer,  Eisen  und  Zinn 

spielte  eine  Rolle. 
4.  Erwerb  der  Kolonien.  In  gleicher 

Weise  wie  bei  den  Ursachen  der  Koloni- 
sation verdient  die  Einzelpersönlichkeit  bei 

der  Darlegung  der  Arten  des  Erwerbs  der 
Kolonien  in  den  Vordergrund  gestellt  zu 
werden.      Als  wichtigste  Art  des  Erwerbs 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V. 

|  verdient  die  Entdeckung  fremder  Länder 
mit  nachfolgender  offizieller  Inbesitznahme 
für  das  eigene  Land  genannt  zu  werden.  Wir 
wissen,  daß  die  riesigen  Kolonialreiche 
Spaniens  und  Portugals  vorwiegend  durch 
einfache  Entdeckung  und  Besitznahme  ge- 

wonnen wurden.  Dasselbe  gilt  aber  für 
weite  Teile  des  britischen  Kolonialreichs, 
z.  B.  Australien,  Neuseeland  und  die  Südsee, 
die  ihre  Zugehörigkeit  zum  Britischen  Welt- 

reich den  Entdeckerfahrten  des  James  Cook 
1768/79  verdanken.  Schließlich  ist  auch  die 

Erwerbung  des  Kongostaates,  als  deren  Ur- 
sache wir  die  kaufmännische  Unternehmungs- 
lust des  Königs  Leopold  kennengelernt 

haben,  den  Entdeckungen  eines  Wißmann 
und  Stanley  zu  vordanken. 

Die  eigentliche  rechtsgültige  Erwerbung 
des  Kongostaates  erfolgte  freilich  durch  die 
Kongokonferenz  1884/85,  also  durch  inter- 

nationalen Vertrag.  Dieses  Bedürfnis 
nach  internationaler  Anerkennung  kolonialen 
Erwerbs  spielt  schon  im  Zeitalter  der  Ent- 

deckungen eine  Rolle.  Damals  galt  der 

j  Papst  als  höchste  internationale  Instanz. 
I  Die  päpstlichen  Entscheidungen  der  da- 

maligen Zeit  konnten  allerdings  keinen  Be- 
stand halten,  da  sie  in  einer  Verteilung  der 

Welt  zwischen  Spanien  und  Portugal  gipfelten 
und  infolgedessen  von  denspäter auftretenden 
Kolonialmächten  durchbrochen  wurden.  Zu 
den  internationalen  Abmachungen  treten 
vielfach  Verträge  mit  eingeborenen  Fürsten 
bzw.  direkte  Abmachungen  zwischen  zwei 
rivalisierenden  Mächten.  So  sind  die  Ab- 

grenzungen in  Ostafrika  1890  durch  Staats- 
vertrag zwischen  England  und  Deutschland 

erfolgt.  Ein  solcher  Staatsvertrag  kann 
auch  Kaufvertrag  sein.  So  haben  Deutschland 
die  Karolinen  von  Spanien  und  die  Ver- 

einigten Staaten  St.  Thomas  von  Dänemark 
durch  Kauf  erworben.  Bei  diesen  Erwer- 

bungen durch  Staatsvertrag  spielt  neben 
dem  Kauf  auch  der  Austausch  von  Gebieten 

(Sansibar— Helgoland)  oft  eine  Rolle. 

Eigentlich  nicht  unter  den  rechtlichen 
Begriff  des  Erwerbs  einer  Kolonie  fallend 
ist  die  Pachtung  auf  bestimmte  Zeit. 
Solche  Pachtungen  bedeuten  wie  Port  Arthur 
und  Tsingtau  in  der  Regel  nichts  anderes 
als  verschleierten  Erwerb,  und  ist  die  Pach- 

tung eine  politische  Rücksichtnahme  auf  den 
abtretenden  Staat.  Ueberhaupt  ist  das  rein 
juristische  Moment  bei  allen  internationalen 
Abmachungen  und  Staatsverträgen,  Kon- 

gressen und  Friedensschlüssen  nur  allzu 

häufig  formaler  Natur  und  dient  zur  Ver- 
schleierung einer  Gewalttat.  Das  Recht  des 

Stärkeren  spielt  bis  in  die  heutige  Zeit  in 
der  Kolonialgeschichte  eine  sehr  große  Rolle. 
Somit  ist  auch  die  Abtretung  d  es  deutschen 
Kolonialreichs  an  den  Völkerbund  im  Ver- 50 
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trage  von  Versailles  viel  weniger  eine  inter- 
nationale Abmachung  als  ein  Raub. 

Die  Erwerbung  von  Kolonien  durch 
Raub,  z.  B.  die  einfache  Wegnahme  oder 
Eroberung  ist  sehr  häufig  gewesen.  Die  alten 
Konquistadoren  Cortez,  Pizarro,  Albuquerque 
traten  unverhüllt  als  koloniale  Eroberer  auf. 
Die  englische  Kolonialpolitik  legte  immer 
großen  Wert  darauf,  ihren  Erwerbungen 
wenigstens  einen  Schein  des  Rechts  zu  ver- 

leihen. Im  Grunde  ist  auch  der  größte  Teil 
des  englischen  Kolonialreiches,  z.  B.  Indien, 
Südafrika,  Aegypten,  Neuseeland  und  die 
meisten  kolonialen  Stützpunkte  schlechthin 
durch  Eroberung  in  den  Besitz  Englands 
übergegangen. 

Der  Verlust  der  Kolonien  vollzieht  sich 
in  derselben  Weise  wie  der  Erwerb,  mit  dem 
einzigen  Unterschiede,  daß  der  Verlierende, 
der  bisher  Subjekt  der  Kolonialpolitik  ge- 

wesen ist,  nunmehr  Objekt  wird.  Portugal 
wie  Spanien  haben  ihre  riesigen  Kolonial- 

reiche in  derselben  stürmischen  Weise  ver- 
loren, wie  sie  sie  gewonnen  haben.  Als  be- 

sonderer Faktor  des  Verlustes  kann  indes 
der  Abfall  bisheriger  Kolonien  und  ihre 
Verselbständigung  bezeichnet  werden.  Auf 
diese  Weise  sind  sämtliche  heutigen  ameri- 

kanischen Staatengebilde  entstanden.  In 
diesen  Fällen  trug  zu  geringe  Rücksicht- 

nahme des  Mutterlandes  auf  die  wirtschaft- 
lichen Interessen  und  das  Sclbstverwaltungs- 

bedürfnis  der  Kolonien  mehr  Schuld  als  die 
Abnahme  der  politischen  Machtstellung  des 
Mutterlandes.  Als  bester  Beweis  hierfür 
möge  dienen,  daß  die  nordamerikanischen 
Angelsachsen  ebenso  wie  die  südameri- 

kanischen Spanier  ihren  ehemaligen  Mutter- 
ländern noch  heute  aufrichtige  Sympathie 

entgegenbringen.  Im  übrigen  bleibt  die 
Abnahme  der  politischen  Macht  des  Mutter- 

landes in  der  Regel  das  Entscheidende,  wofür 
als  neuestes  Beispiel  der  Verlust  des  deutschen 
Kolonialreiches  angeführt  werden  kann. 

Die  zweckmäßigen  Methoden  der  Be- 
hauptung eines  Kolonialreiches  gehören  in 

das  Gebiet  der  praktischen  Kolonialpolitik, 
die  wir  später  bei  der  Behandlung  der 
Kolonialpolitik  der  einzelnen  kolonialen 
Hauptmächte  prüfen  werden. 

5.  Zwecke  der  Kolonien.  Wenn  Kolo- 
nien nach  unserer  Definition  auswärtige 

Verwaltungsgebiete  eines  Staates  für  welt- 
wirtschaftliche und  weltpolitische  Zwecke 

sind,  so  ist  damit  die  Gliederung  der  Zwecke 
bereits  erfolgt.  Die  weitere  Untersuchung 
der  verschiedenen  Ziele  stößt  auf  zweierlei 
Schwierigkeiten.  Einmal  haben  sich  diese 
im  Laufe  der  Entwicklung  im  ganzen  stark 
geändert  und  sind  auch  bei  den  einzelnen 
Völkern  einem  Wechsel  unterworfen  ge- 

wesen. Andererseits  hat  nicht  immer  wohl- 
überlegte Zweckmäßigkeit  zur  Kolonisation 

geführt,  vielfach  wurden  durch  günstige 
Gelegenheit  Kolonien  erworben,  auch  haben 
Eifersucht  und  Mißtrauen  der  rivalisierenden 
Völker  zu  überseeischen  Erwerbungen  geführt, 
worauf  Harmand  in  den  Questions  Diplo- 
matiques  et  Coloniales  1910  Nr.  324  be- 

sonders hinweist.  Diese  beiden  Schwierig- 
keiten vorausgeschickt,  lassen  sich  dennoch 

aus  der  kolonialen  Praxis  eine  Reihe  von 
Zwecken  herausschälen,  die  eine  bleibende 
Bedeutung  beanspruchen  dürfen.  Im  fol- 

genden Abschnitt  „Koloniale  Theorien" sollen  den  aus  der  Praxis  sich  ergebenden 
Zielen  die  Ansichten  der  Theoretiker  und 
Parteipolitiker  gegenübergestellt  werden. 

Einer  der  weltwirtschaftlichen  Haupt- 
zwecke der  Kolonialpolitik  ist  der  Handel. 

Das  Zeitalter  der  Entdeckungen  wird  be- 
herrscht von  dem  Streben  nach  den  Ge- 

würzen und  Edelmetallen  Indiens,  den  da- 
mals begehrtesten  Waren.  Der  Kolonial- 

handel hatte  eine  durchaus  monopolistische 
Tendenz.  „The  leading  principle  of  coloni- 
sation  in  all  the  maritime  states  of  Europe 

was  commercial  monopoly" !).  Als  die 
eigene  landwirtschaftliche  Produktion  Spa- 

niens zur  Ernährung  der  Kolonien  nicht 
ausreichte,  mußte  sich  in  den  Kolonien  eine 
eigene  nationale  Landwirtschaft  entwickeln. 
Damit  entstand  zugleich  eine  Mischlings- 

bevölkerung, die  zum  späteren  Abfall  vom 
Mutterlande  stark  beitrug.  Die  späteren 
Hauptkolonialmächte  Holland,  Frankreich 
und  England  erkannten  dann  auch  sehr 
bald,  daß  zur  Förderung  des  heimischen 
Handels  durch  Kolonien  eine  koloniale 
Siedlungstätigkeit  sich  gesellen  müßte. 
Erst  dadurch  konnte  der  Kolonialhandel 
für  die  sich  entwickelnde  Industrie  der 

Mutterländer  eine  steigende  Bedeutung  ge- 
winnen, daß  Kolonien  die  für  die  heimische 

Industrie  unentbehrlichen  Rohstoffe  lieferten. 
Dieses  Moment  tritt  besonders  deutlich  im 
Zeitalter  des  Imperialismus  in  Erscheinung, 
nachdem  die  konkurrierenden  kolonialen 
Großmächte  erkannt  hatten,  daß  die  Un- 

abhängigkeit des  auswärtigen  Handels  eines 
Staates  von  dem  Verhältnis  des  gesamten 
auswärtigen  Handels  zum  Handel  der  eigenen 
Kolonien  bestimmt  werde.  Damit  ist  schon 
ausgedrückt,  daß  eigene  Kolonien  auch  die 
wichtigsten  Absatzgebiete  des  Mutterlandes 
darstellen,  wenn  die  wirtschaftliche  Er- 

schließung der  Kolonien  die  ersten  Anfänge 
überschritten  hat.  Danach  schneidet  England 

in  der  Bewertung  seiner  überseeischen  Be- 
sitzungen naturgemäß  am  besten  ab,  da  die 

Kolonien  in  der  Handelsbilanz  des  Mutter- 
landes einen  Prozentsatz  ausmachen,  aen 

kein  anderes  Kolonialland  aufzuweisen  hat. 

J)  Bryan  Edwards  in  seiner  „History  of  the 
West  Indies". 
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Als  besonderer  Zweck  der  Kolonialpolitik 
ist  die  Investion  im  Mutterlande  über- 

schüssigen Kapitals  anzusehen.  Vielfach 
stellt  die  Kapitalanlage  in  den  Kolonien  das 
einzige  Band  zwischen  Kolonie  und  Mutter- 

land dar,  wie  z.  B.  in  Kanada.  Darüber 
hinaus  aber  bringt  die  koloniale  Kapitals- 

anlage neben  der  allgemeinen  dadurch  her- 
vorgerufenen weltwirtschaftlichen  Entwick- 

lung den  Vorteil  gleicher  rechtlicher  Ver- 
hältnisse mit  sich.  Das  kann  unter  Um- 

ständen von  entscheidender  Bedeutung  sein, 
wenn,  wie  bei  den  deutschen  Kapitalanlagen 
in  Rußland,  ein  Schuldnerstaat  Bankerott 
erklären  muß  und  dadurch  der  heimischen 
Volkswirtschaft  Riesen  werte  verloren  gehen, 
die  in  den  Kolonien  produktive  Verwendung 
hätten  finden   können. 

Ein  weiterer  wichtiger  Zweck  der  Ko- 
Lonialpolitik  ist  die  Schaffung  von  Sied- 

lungsland für  Auswanderer.  Schon 
Menvale  weist  darauf  hin,  daß  der  Staat 
die  Auswanderung  in  seine  Kolonien  mit 
allen  Mitteln  fördern  müsse,  um  sieh  einen 
festen  Stab  D  berseeischer  Kunden  zu  schaffen. 
Die  Entwicklung  des  überseeischen  Handels, 
die  wir  als  einen  Hauptzweck  der  Kolonial- 

politik kennengelernt  haben,  wird  am 
günstigsten  sein,  wenn  Auswanderer  Bich  in 
den  Kolonien  des  Mutterlandes  daueind 
niederlassen.  Damit  ist  aber  zugleich  der 
weltpolitische  Zwick  verbunden,  das  eigene 
Volkstum  in  den  überseeischen  Be- 

sitzungen lebendig  zu  erhalten.  Diese 
Bewahrung  des  Volkstums,  die  sich  äußerlich 
am  greifbarsten  in  der  Erhaltung  der  Sprache 
des  Mutterlandes  ausprägt,  kann  selbst  dann 
noch  von  Bedeutung  sein,  wenn  die  Kolonien 
sich  später  verselbständigt  haben  oder  ab- 

gefallen sind.  Die  Tatsache,  daß  heute 
noch  der  größte  Teil  Südamerikas  spanisch 
spricht,  ist  von  bedeutender  weltpolitischer 
Wichtigkeit. 

Die  Verteilung  des  englischen  Kolonial- 
reiches über  den  Erdball  zeigt  eindringlich, 

wie  die  englische  Kolonialpolitik  es  ver- 
standen hat,  den  englischen  Gedanken  in 

der  Welt  zu  verbreiten.  Das  konnte  nicht 
allein  durch  eine  großzügige  überseeische 
Siedlungstätigkeit  erreicht  werden.  Es  kam 
vielmehr  hinzu,  daß  die  Engländer  aus  rein 
weltpolitischen  Zwecken  kleine  und  unter- 

einander nicht  verbundene  Stützpunkte 
erworben  haben,  die  ihm  als  Kohlen-  oder 
Kabelstationen  dienen  und  die  eine  Kontrolle 
über  einen  erheblichen  Teil  der  Weltschiff- 

fahrt ermöglichen  (Gibraltar,  Malta,  Aden, 
Mauritius,  Sansibar  usw.).  Diese  Besitzungen 
werden  zum  Teil  nur  deswegen  erhalten,  um 
den  Schaden  zu  verhüten,  den  ihr  Besitz  in 
Händen  anderer  Staaten  der  englischen 
Weltpolitik  bringen  würden.  Zugleich  bietet 
der    Besitz    solcher    Stützpunkte    wertvolle 

Einsätze  bei  Tausch  und  Verhandlungen usw. 
Schließlich  muß  als  Zweck  der  Koloni- 

sation die  Verbreitung  der  Zivilisation 
über  die  Erde  erwähnt  werden,  die  im  Gegen- 

satz zu  den  bisher  genannten  nationalen 
Zwecken  wirtschaftlicher  und  politischer  Art 
einen  kosmopolitischen  Charakter  trägt.  Die 
Hebung  der  allgemeinen  Lebenshaltung  der 
Eingeborenen,  Verbreitung  der  Lehren  der 
christlichen  Kirche  sowie  die  kulturelle 
Förderung  aller  Kolonien  wird  als  Zweck 
der  Kolonialpolitik  angesehen.  Dieser  letztere 
Zweck  der  Kolonialpolitik  hat  für  die  prak- 

tische Kolonialpolitik  eine  große  Bedeutung 
erlangt.  Die  Anerkennung  dieses  Zweckes 
führt  indessen  je  nach  der  Einstellung 
ethischen  Fragen  gegenüber  zu  den  um- 

strittenen Problemen  der  Kolonialpolitik,  da 
sich  hier  ein  objektives  Urteil  nicht  fällen 
läßt.  So  kommt  man  bei  der  Behandlung 
des  humanitären  Zweckes  von  den  Zwecken 
der  praktischen  Kolonialpolitik  zu  den 
Werturteilen  der  kolonialen  Theorie  und  der 
verschiedenen  Parteiprogramme. 

6.  Koloniale  Theorien.  Entsprechend 
der  Verschiedenheit  der  kolonialen  Zwecke 
in  den  einzelnen  Kolonialländern  ist  auch 
die  Kolonialtheorie  in  ihren  Thesen  ungleich- 

artig. Die  praktische  Kolonialpolitik  hatte 
in  ihren  Anlangen  besonders  nach  den  Ge- 

würzen und  Edelmetallen  Indiens  gestrebt. 
In  England  beginnt  man  indessen  im  Anfang 
des  17.  Jahrb.  in  der  Theorie  die  größere 
Bedeutung  der  Kolonien  zu  erkennen,  Sir 
Humphrey  Gilbert,  Sir  George  Peckham 
und  Sir  Walter  Raleigh  betonten  bereits 
den  Wert  der  Kolonien  für  die  Ansiedlung 
von  Ueberschußbevölkerung,  für  die  Aus- 

dehnung der  Handelsbeziehungen  und  für 
die  Befreiung  des  Mutterlandes  von  Ver- 

brechern, wogegen  sich  Sir  Francis  Bacon 
in  seiner  Schrift  „De  plantationibus 

populorum"  wandte. Die  merkantilistischen  Theorien,  die  das 
17.  und  einen  Teil  des  18.  Jahrh.  beherrschten, 
haben  dazu  geführt,  daß  der  Besitz  von 
Kolonien  als  eine  der  Vorbedingungen  des 
Staatswohles  galt.  Alle  Staaten  strebten 
infolgedessen  nach  Kolonialbesitz  und  dem 
Handelsmonopol  mit  diesen  Kolonien,  um 
die  Handelsbilanz  recht  günstig  zu  gestalten. 

Bald  wandte  sich,  von  Frankreich  aus- 
gehend, die  Kritik  gegen  die  übertriebene 

Hochschätzung  der  merkantilistischen  Auf- 
fassung. Die  Enttäuschungen  der  französi- 

schen Kolonialkriege  und  der  uferlosen 
Kolonialspekulationen  (John  Law)  führten 
zu  derselben  Einseitigkeit,  welche  die  Mer- 

kantilisten ausgezeichnet  hatte.  Montesquieu, 
Voltaire,  Bernhardin  de  Saint  Pierre,  Rous- 

seau, Diderot  und  andere  sprachen  jetzt  den 
Kolonien    allen    Nutzen   ab,    die    Kolonien 
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schwächten  das  Mutterland,  die  Kosten 
machten  sich  nicht  bezahlt,  der  Kolonial- 

erwerb habe  nur  zur  Ausdehnung  des  Luxus 
in  Frankreich  geführt. 

In  England  hielt  man  an  den  merkan- 
tilistischen  Auffassungen  fest,  bis  unter  dem 
Einfluß  des  Abfalls  der  Vereinigten  Staaten 
die  Lehre  von  Adam  Smith  eine  Wandlung 
herbeiführte.  Er  wies  nach,  daß  das  Streben 
nach  Edelmetallen  mehr  Schaden  als  Nutzen 
gestiftet  hätte  und  daß  der  einzige  Wert 
der  Kolonien  im  Handel  zu  suchen  sei. 

Aber  nicht  Handelsmonopole  mit  den  Kolo- 
nien seien  wünschenswert,  sondern  einfache 

Handelsverträge  mit  den  Kolonien,  da  durch 
die  Bande  des  Blutes  und  der  Handels- 

gewohnheiten das  Mutterland  ohnehin  eine 
bevorzugte  Stellung  einnehmen  würde.  Smith 
als  Engländer  und  Freihändler  stand  indes 
nicht  an,  die  Handelsentwicklung  auch  ohne 
Kolonien  für  möglich  zu  halten.  In  den 
gleichen  Bahnen  wandelten  auch  Turgot, 
Grivet ;  Say  ging  sogar  so  weit,  den  Verlust 
der  Kolonien  für  segensreich  zu  halten. 

Obwohl  auch  in  England  nach  Smith 
noch  Kolonialgegner  wie  James  Mill,  Jere- 
mias  Bentham  u.  a.  auftraten,  wurde  die 
praktische  Kolonialpolitik  dadurch  wenig 
beeinflußt.  Trotz  der  freihändlerischen 
Strömungen  erwarb  gerade  England  weitere 
Kolonien  und  der  wirtschaftspolitische  Wett- 

bewerb ließ  nicht  nach.  So  entstand  eine 
neue  Kichtung  unter  den  Kolonialtheore- 

tikern, die  Zöpfl  als  die  realistische  Schule 
der  Kolonialwissenschaft  bezeichnet.  George 
Cornwall  Lewis,  Herman  Merivale,  E.  G. 
Wakefield  wiesen  auf  den  großen  Nutzen 
der  Kolonien  für  Handel  und  Schiffahrt, 
Industrie  und  Landwirtschaft,  Bezug  von 
Soldaten,  vor  allem  aber  auf  die  Bedeutung 
der  Auswanderung  in  die  Kolonien  und  die 
dadurch  hervorgerufene  Verbreitung  des 
Volkstums  eindringlich  hin.  Wakefield  be- 

tont besonders  den  Wert  der  Siedlung  in  den 
Kolonien  und  erkennt  zum  ersten  Male  die 
große  weltpolitische  Bedeutung  der  Kolonien. 
Heute  besitzt  die  Theorie  von  Leroy-Beaulieu 
allgemeine  Geltung,  welche  die  im  Abschnitt 

„Zweck  der  Kolonisation"  dargelegten  Ge- 
sichtspunkte zum  ersten  Male  zusammenfaßt. 

Abschließend  sei  auch  der  sozialistischen 
Kolonialtheorie  gedacht.  Diese  lehnt  jede 
Kolonisierung  von  Ländern  ab,  die  nicht  zur 
Ansiedlung  der  Proletarier  geeignet  sind, 
sondern  nur  für  die  kapitalistische  Aus- 

beutung mit  eingeborenen  Arbeitskräften  er- 
worben werden.  Solche  Kolonien  können  die 

Lebensfähigkeit  des  Kapitalismus  außer- 
ordentlich verlängern  und  geben  den  Kapi- 

talisten die  Mittel  zur  weiteren  Bedrückung 
des  europäischen  Arbeiterstandes  in  die  Hand. 
Wenn  überhaupt  Kolonien,  dann  nur  Sied- 

lungskolonien wie  die  Vereinigten  Staaten, 

die  nicht  auf  der  Ausbeutung  der  Ein- 
geborenen, sondern  auf  der  eigenen  Arbeit 

der  Ansiedler  beruhen. 
Dieser  extremen  Anschauung  gegenüber 

weisen  die  positiven  Kolonialpolitiker  unter 
den  Sozialisten  darauf  hin,  daß  viele  ein- 

geborene Völker  so  unentwickelt  seien,  daß 
sie  von  den  vorgeschrittenen  Völkern  zu 
fördern  seien,  ehe  sie  der  Segnungen  der 
sozialistischen  Wirtschaftsweise  teilhaftig 
werden  könnten.  Ein  plötzliches  Aufhören 
jeder  Kolonialpolitik  würde  dagegen  diese 
Eingeborenen  und  die  Kolonien  wirtschaft- 

lich und  kulturell  herabsinken  und  dadurch 

j  der  heimischen  Wirtschaft  verloren  gehen 
'  lassen.  Schließlich  müssen  die  Kolonien  erst 
das  Stadium  der  kapitalistischen  Wirtschaft 
durchlaufen,  ehe  an  eine  Sozialisierung  zu 
denken  sei.  Auch  hätten  die  Arbeiter  selbst 

Interesse  an  der  Bearbeitung  von  Kolonial- 
produkten, da  die  auf  kolonialen  Roh- 

stoffen basierenden  Industrien  ihnen  wert- 
volle Arbeitsgelegenheit  brächten.  Die 

positiven  Kolonialpolitiker  verlangen  neben 
einer  humanen  Behandlung  der  Eigenborenen 
Ziele  der  Kolonialpolitik,  welche  die  In- 

teressen der  heimischen  Arbeiterschaft 
fördern. 

II.  Geschichte  der  Kolonialpolitik. 

Wir  versenken  uns  nicht  in  die  Ge- 
schichte der  Kolonialpolitik  um  ihrer  selbst 

willen,  sondern  zur  Nutzanwendung  ihrer 
Lehren.  Als  Erkenntnisquelle  ist  die 
koloniale  Entwicklungsgeschichte  schlecht- 

hin unentbehrlich,  wie  denn  überhaupt 
ersprießliche  politische  Tätigkeit  ohne 
umfassendes  geschichtliches  Wissen  ver- 

bunden mit  der  Fähigkeit  zur  praktischen 
Nutzanwendung  auf  die  Gegenwart  undenk- 

bar ist.  Auf  einem  so  praktischen  und  noch 
so  im  Flusse  der  Entwicklung  befindlichen 
Arbeitsgebiete  wie  es  die  Kolonialpolitik 
darstellt,  ist  die  Kenntnis  der  geschichtlichen 
Hauptvorgänge  doppelt  unentbehrlich.  Dem 
zur  Verfügung  stehenden  engen  Raum  ent- 

sprechend werden  wir  uns  eben  auf  diese 
Hauptvorgänge  zu  beschränken  und  sie  in 
einer  Weise  zu  schildern  haben,  die  die  Nutz- 

anwendung auf  die  Gegenwart  möglichst 
erleichtert. 

Im  Einklang  mit  unseren  Ausführungen 
über  die  Kolonialwissenschaft  betonen  wir 
nochmals,  daß  alle  Vorgänge,  welche  die 
Historiker  so  gern  in  ihren  Begriff  Er- 

oberungskolonie zu  verflechten  pflegten,  in 
Wirklichkeit  für  die  Kolonialgeschichte  fort- 

fallen. So  kommen  z.  B.  die  Ausbreitung 
Athens  und  Spartas  über  die  Inselwelt  des 
ägeischen  Meeres,  die  Eroberungszüge  Alexan- 

ders des  Großen,  die  Romanisierung  Italiens, 
die  Germanisierung  des  deutschen  Ostens  im 
Mittelalter,  die  Russifizierung  Sibiriens  für 
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die  Kolonialgeschichte  nicht  in  Betracht. 
Wenn  wir  ferner  bewußt  auf  die  Erwähnung 
des  Altertums  und  Mittelalters  verzichten, 
so  tun  wir  dies,  weil  die  Kolonialgeschichte 
seit  dem  Zeitalter  der  Entdeckungen  die 
kolonialen  Vorgänge  früherer  Zeiten  an  Be- 

deutsamkeit und  Anwendbarkeit  übertrifft. 
1.  Das  Zeitalter  der  Entdeckungen. 

Das  Zeitalter  der  Entdeckungen  wird  durch 
die  Berichte  arabischer  und  europäischer 
Reisender  vorbereitet,  die,  Hand  in  Hand 
mit  der  Entwicklung  der  geographischen 
Wissenschaft,  immer  klarere  Vorstellungen 
der  Erdoberfläche  schufen.  Weniger  das 
Bedürfnis  der  Regierenden  nach  Macht- 

erweiterung, als  Wissensdurst  und  Gewinn- 
sucht haben  den  Anstoß  zu  den  großartigen 

Leistungen  der  Entdecker  gegeben.  Be- 
zeichnend hierfür  ist  es,  daß  die  ersten 

systematischen  überseeischen  Kolonialunter- 
nehmungen  von  einem  Gelehrten,  dem 
portugiesischen  Prinzen  Heinrich,  unter- 

nommen und  sämtliche  Entdeckungsfahrten 
von  dem  Gedanken  getragen  wurden,  den 
besten  Seeweg  nach  dem  gewürz-  und  gold- 
reichen   Indien  zu  finden. 

Unter  Prinz  Heinrich  (1394  1460),  der 
Seefahrer  genannt,  wurden  die  Azoren  und  .Ma- 

deira entdeckt  und  die  Westküste  Afrikas  bis 
zum  Kap  Verde  befahren.  Die  Kanarien  waren 
bereits  im  !  1.  Jahrb.  von  den  Genuesen  aufge- 

funden. Schon  1441  ließ  sich  der  Prinz  durch 
eine  nachmals  mehrfach  bestätigte  Bulle  vom 
Papst  Marl  in  V.  den  Besitz  aller  zwischen  Nord- 
westafrika  und  Indien  zu  entdeckenden  Lände- 
reien  zusprechen.  Nach  seinem  Tode  ruhten  die 
Fahrten  nur  kurze  Zeit.  Um  1470  wurde  die 
Küste  Guineas  erkundet,  1484  gelangte  Diego 
Caos  bis  zur  Walfischbai,  errichtete  auf  Cap 
Cross  das  bekannte  Steinkreuz  und  schließlich 
erreichte  Bartolomeu  Diaz  1486  die  Südspitze 
Afrikas  beim  Kap  der  Stürme,  das  der  erfreute 
König  Johann  11.  von  Portugal  „Kap  der  Guten 
Hoffnung"  benannte.  Ehe  es  jedoch  den  Portu- 

giesen gelang,  Indien  auf  diesem  Wege  zu  er- 
reichen, erschienen  die  Spanier  auf  dem  Plan  und 

entdeckten  bei  dem  Versuch,  eine  westliche 
Durchfahrt  aufzufinden,  eine  neue  Wen. 

Dem  Genuesen  Christoph  Kolumbus  wurden 
auf  sein  hartnäckiges  Drängen  von  König  Fer- 

dinand und  Königin  Isabella  von  Spanien  drei 
Schiffe  zur  Entdeckung  des  westlichen  Seewegs 
nach  Indien  zur  Verfügung  gestellt.  Am  3./VIII. 
1492  verließ  er  damit  den  Hafen  von  Palos, 
landete  am  12. /X.  auf  Guanahani,  einer  der 
Bahamainseln,  entdeckte  Kuba  und  Haiti  und 
verbreitete  nach  seiner  Rückkehr  März  1493 
die  Meinung,  Indien  entdeckt  zu  haben.  In 
diesem  Glauben  ließen  sich  Ferdinand  und  Isa- 

bella vom  Papst  Alexander  VI.,  einem  geborenen 
Spanier,  das  Besitzrecht  der  von  Kolumbus  ent- 

deckten Ländereien  bestätigen.  Auf  Portugals 
Einspruch  wurde  schließlich  Anfang  Juni  1494 
die  Welt  dergestalt  zwischen  Spanien  und  Portu- 

gal geteilt,  daß  alle  Gebiete  westlich  einer 
Scheidelinie  370  Leguas  jenseits  der  Kapver- 

dischen Inseln  Spanien  und  alle  östlich  gelegenen 

Portugal  gehören  sollten.  Wie  sich  bald  zeigte, 
wurde  Indien  hierdurch  Portugal  zugesprochen. 

In  verhältnismäßig  rascher  Folge  wurden 
große  Gebiete  Amerikas  erforscht  und  in  Besitz 
genommen.  Kolumbus  selbst  fand  die  Kari- 

bischen Inseln,  Puertoriko,  Jamaika,  Trinidad 
und  endlich  auf  seiner  vierten  Reise  1502  —  1504 
die  Küsten  von  Yukatan,  Honduras  und  Pa- 

nama. Hoyeda  sah  den  Amazonas  und  erforschte 
die  Küste  Venezuelas.  Er  und  andere  Aben- 

teurer versuchten  im  heutigen  Kolumbien  festen 
Fuß  zu  fassen.  Balbao  erblickte,  von  hier  aus 
vordringend,  am  25./IX.  1512  den  Stillen  Ozean. 
Vnii  152  I  an  bemühten  sich  Pizarro  und  Almagro, 
das  Goldland  Peru  zu  finden,  das  ersterer  1532 
eroberte.  Er  und  seine  Nachfolger  brachten  die 
ganze  Westhälfte  Südamerikas  in  den  Besitz 
der  spanischen  Krone.  Ferdinand  Cortez  er- 

oberte 1519  —  1521  das  heutige  Mexiko.  Von 
hier  aus  wurden  Mittelamerika  und  die  nörd- 

lichen Grenzgebiete  in  Besitz  genommen.  Das 
schon  um  L5O0  entdeckte  Florida  durchzog  1539 
die  Expedition  de  Sotos,  der  auch  über  des 
Mississippi  nähere  Nachrichten  brachte. 

Die  Entdeckungen  des  Kolumbus  hatten  auch 
die  Portugiesen  zu  neuen  Anstrengungen  ange- 

spornt. Anfang  Juli  1497  stach  Vasco  da  Gama 
mit  1  Schiffen  bl  die  See,  umfuhr  das  Kap,  er- 

kundete die  Ostküsto  Afrikas  bis  Malindo  und 
Landete  schließlich  Ende  Mai  1498  vor  Calicufc, 
der   Hauptstadi    des  indischen   Malabarrekhes. 
Nach  seiner  Rückkehr  1  l'.i!)  wurde  Cabral  mit 
12  Schiffen  ausgesandt,  der,  durch  Sturm  west- 

i  getrieben,  am  21. /IV.  1500  Brasilien  ent- 
deckte und  in  Kesitz  nahm.  Es  zeigte  sich,  daß 

durch  den  Vertrag  von  Tordesillas  ein  ziemlich 
großes  Gebiet  in  Südamerika  zum  portugiesischen 
Machtbereich  gehörte. 

Auch  an  den  Küsten  des  Indischen  Ozeans 
faßten  die  Portugiesen  festen  Fuß.  Schon  Vasco 
gründete  eine  befestigte  Faktorei  in  Cochin.  In 
der  glänzenden  Zeit  des  Vizekönigs  d'Albuquerque, 
1509  —  1515,  wurden  Goa,  der  Ilauptstützpunkt 
Portugals  in  Indien,  Malakka  und  Ormuz  er- 

obert. An  der  ostafrikanischen  Küste  wurden 
schon  vorher  die  Festungen  Sofala,  Mosambik 
und  Kilwa  errichtet.  Beim  weiteren  Vordringen 
nach  Osten  stießen  die  Portugiesen  im  Gebiet 
der  Molukken  1521  unvermutet  auf  Spanier. 

Als  Führer  dieser  Expedition  hatte  der  Por- 
tugiese Ferdinand  del  Magalhaes  mit  5  Schiffen 

im  Auftrage  des  Madrider  Hofes  im  Herbst  1519 
die  Fahrt  nach  Indien  um  die  Südspitze  Ame- 

rikas herum  angetreten.  Er  fand  und  durch- 
fuhr die  nach  ihm  benannte  Meerenge  und  ge- 

langte im  März  1521  nach  den  Philippinen,  wo 
er  im  Kampf  mit  den  Eingeborenen  sein  Leben 
verlor.  Sein  Nachfolger  setzte  die  Reise  fort  und 
erreichte  trotz  portugiesischer  Nachstellungen 
um  das  Kap  herum  im  September  1522  die 
Heimat.  Die  erste  Weltumseglung  war  damit 
gelungen.  Mußten  die  Spanier  auch  _  auf  den 
Molukken  wieder  den  Portugiesen  weichen,  so 
konnten  sie  doch  die  Philippinen  behaupten, 
obgleich  diese  nach  der  päpstlichen  Teilung  den 
Portugiesen  zufielen.  Diese  setzten  sich  dafür 
1557  in  Macao  fest. 

An  diesen  Taten  haben  die  anderen  Völker 

nur  untergeordneten  Anteil  gehabt;  die  Deut- 
schen  beteiligten    sich    besonders    an    der    Er- 
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forschung  Kolumbiens  und  Venezuelas,  das  eine 
Zeitlang  Lehen  der  Welser  gewesen  ist.  Erst 
später  bemühten  sich  die  Engländer,  eine  nord- 

westliche und  nordöstliche  Durchfahrt  nach 
Indien  zu  finden,  erzielten  aber  naturgemäß  kein 
praktisches  Ergebnis.  Die  Südsee  und  Ostküste 
Asiens  wurde  nur  langsam  entschleiert.  Der 
Spanier  Torres  durchfuhr  1606  die  nach  ihm 
benannte  Straße.  Tasnian  fand  1642  —  1644  im 
Auftrage  des  holländischen  Gouverneurs  van 
Diemen  nach  Osten  segelnd,  Tasmania,  Neusee- 

land und  andere  Südseeinseln.  Van  Diemen  ließ 
auch  die  japanischen  Gewässer  erkunden. 

Ueber  ein  Jahrhundert  ruhte  jetzt  die  Ent- 
deckertätigkeit, da  die  koloniale  Besitznahme  der 

bisher  erforschten  Gebiete  alle  Kraft  der  Na- 
tionen in  Anspruch  nahm.  Bezeichnenderweise 

haben  dann  die  Engländer  den  größten,  noch 
kaum  erforschten  Stillen  Ozean  entschleiert. 
Den  Höhepunkt  dieser  Tätigkeit  bilden  die  drei 
Reisen  von  James  Cook  von  1768  bis  1779.  Um 
1770  wurden  die  Gestalt  Neuseelands,  die  Ost- 

küste Australiens  und  die  Inselnatur  Neuguineas 
festgestellt.  Wenige  Jahre  später  gelang  es  von 
Neuseeland  aus,  die  ungefähre  Ausdehnung  des 
Südpolareises  festzustellen  und  damit  die  Wahn- 

vorstellung von  einem  ausgedehnten  Südland  zu 
vernichten.  Zwischen  1776  und  1779  konnte 
Cook  die  Sandwichinseln  erforschen,  deren  ver- 

hältnismäßig geringe  Entfernung  von  Nord- 
amerika und  zwar  unter  dem  40.  Breitengrad 

festlegen  und  schließlich  die  Halbinsel  Alaska  mit 
den  Aleuten  umfahren.  Bis  etwa  zum  70.  Grad 
nördlicher  Breite  konnte  Cook  vordringen. 

Mit  den  Reisen  von  James  Cook  ist  die  Ge- 
schichte der  großen  Entdeckerfahrten  beendet, 

nicht  aber  die  Erschließung  der  einzelnen  Erd- 
teile. In  dieser  Beziehung  nimmt  das  koloniale 

Hauptinteresse  in  weit  überragendem  Maße 
Afrika  in  Anspruch.  Auch  nach  Cook  bedurften 
die  kolonisierenden  Mächte  einer  längeren  Ruhe- 

pause, so  daß  die  Erforschung  Afrikas  in  großem 
Stil  erst  etwa  um  das  Jahr  1850  einsetzt.  Die 
Erschließung  des  nördlichen  und  südlichen 
Afrika  ging  aus  geographischen  Gründen  schneller 
vonstatten  als  die  des  schwer  durchdringlichen 
mittleren  Afrika. 

Im  nördlichen  Afrika  machten  sich  insbe- 
sondere um  die  Saharaforschung  verdient 

Richardson,  Overweg,  Barth,  Rohlfs  und  Nach- 
tigal.  Seit  dem  großen  Vordringen  der  Fran- 

zosen von  Algier  und  Tunis  nach  Süden  riß  die 
französische  Forschung  die  Führung  an  sich. 
Der  Nil  mit  seinen  Quellflüssen  wurde  gewisser- 

maßen als  Spezialgebiet  behandelt,  hier  ragen 
unter  den  neueren  Forschern  die  Namen  Schwein- 
furth,  Junker,  Casati,  Emin  Pascha  hervor. 
Unter  den  zahlreichen  meist  auf  engeren  Rahmen 
beschränkten  Forschungsreisen  in  Südafrika 
sind  diejenigen  Livingstones  durch  Bedeutung 
und  Umfang  ausgezeichnet.  In  Südafrika  haben 
die  Missionare  für  die  Forschung  eine  besondere 
Bedeutung  erlangt. 

Die  Entschleierung  Mittelafrikas  ist  untrenn- 
bar verbunden  mit  dem  Streben,  den  schwarzen 

Erdteil  zu  durchqueren.  Als  berühmteste  Durch- 
querungen Afrikas  seien  erwähnt:  Stanley  1874 

von  Sansibar  aus  bis  zur  Kongomündung,  wobei 
er  den  Tanganjikasee,  Viktoria  Nyanssa  und  den 
Kongostrom    besonders     erforschte,     Wißmann 

1880  von  Angola  aus  über  den  Tanganjikasee 
nach  Sansibar.  Im  Auftrage  des  Königs  Leopold 
von  Belgien  entfalteten  Wißmann  und  Stanley 
noch  eine  besondere  Forschertätigkeit  im  Kongo- 

gebiet. Die  jahrelange  Abschließung  Emin 
Paschas  in  der  Aequatorialprovinz  seit  1885  gab 
zu  den  großen  Rettungsexpeditionen  von  Stanley 
von  der  Kongomündung  aus  und  Karl  Peters  von 
Sansibar  aus  Veranlassung,  die  beide  für  die 
Erschließung  Afrikas  von  großer  Bedeutung 
waren.  Unter  den  zahlreichen  Männern  von 

Bedeutung,  die  sich  im  mittleren  Afrika  be- 
tätigten, seien  noch  der  Portugiese  Serpa  Pinto 

vorwiegend  im  Sambesigebiet  und  der  Franzose 
de  Brazza  im  Gebiet  des  heutigen  Französisch- 
Kongo  erwähnt.  Schließlich  ist  auch  das  Niger- 

gebiet Objekt  einer  besonderen  Forschung  ge- 
worden, in  der  schließlich  Franzosen  und  Eng- 

länder infolge  kräftigerer  Unterstützung  von  der 
Heimat  aus  die  deutsche  Forschertätigkeit  zu- 

rückdrängten. Dies  ist  politisch  von  Bedeutung 

gewesen. Zweifellos  steht  die  Forschertätigkeit  in  Süd- 
amerika und  Mittelasien  hinter  derjenigen  in 

Afrika  nicht  zurück.  Südamerika  hat  indessen 

seit  der  Selbständigkeitserklärung  der  südameri- 
kanischen Staaten  (um  1830)  kein  koloniales 

Interesse  mehr.  In  Mittelasien  ist  dies  schon 
eher  der  Fall  und  seien  deshalb  die  verdienst- 

vollen Reisen  des  Schweden  Sven  Hedin  um 

1900  erwähnt,  der  neben  seiner  wissenschaft- 
lichen Tätigkeit  das  russische  Ausbreitungs- 

interesse förderte  und  insofern  mit  dem  eng- 
lischen Kolonialinteresse  in  gegensätzliche  Be- 
rührung kam. 

Kolonisation  durch  Unternehmungen  mit 
Hoheitsrechten,  a)  Aeltere  Zeit.  In  der 
Frühzeit  der  neueren  Kolonialpolitik  ließen  die 
Kolonialmächte  großenteils  die  erworbenen  Ge- 

biete durch  Unternehmungen  mit  Hoheits- 
rechten verwalten.  Als  erster  bedeutender  Ver- 

such in  dieser  Hinsicht  werden  die  Kolumbus 
1492  verliehenen  Privilegien  betrachtet. 

Den  handelskräftigen  Niederländern  war  es 
vorbehalten,  die  bedeutsamste  der  großen  poli- 

tischen Handelsgesellschaften  ins  Leben  zu  rufen, 
die  für  fast  alle  derartigen  späteren  Unterneh- 

mungen das  Vorbild  abgab.  Es  ist  dies  die  nie- 
derländisch-ostindische Kompanie,  zu 

der  im  Jahre  1602  eine  ganze  Anzahl  von  Han- 
delsgeschäften zusammengeschmolzen  waren  und 

zwar  zu  dem  ausgesprochenen  Zweck,  als  Kampf- 
gesellschaft gegen  Portugal  dieses  aus  Indien  zu 

verdrängen  und  das  gesamte  Handelsmonopol 
für  die  Niederlande  zu  sichern.  Diese  Kompanie 
erhielt  von  den  Generalstaaten,  abgesehen 
von  dem  Handelsmonopol  für  die  Gebiete 
des  Indischen  und  Stillen  Ozeans,  die  politischen 
Hoheitsrechte  über  alle  zu  erwerbenden  Be- 

sitzungen mit  der  Verpflichtung  der  ordnungs- 
gemäßen Verwaltung  und  militärischen  Siche- 

rung. Abgaben  jeder  Art  zu  erheben  stand  ihr 
frei.  Das  niemals  veränderte  Aktienkapital  be- 

trug 6y2  Mill.  Fl.  in  Stücken  zu  3000  FL,  wovon 
die  Generalstaaten  150000  Fl.  als  Anteil  für  die 
Verleihung  des  Monopols  erhielten.  Jedem 
Holländer  war  der  Beitritt  durch  Erwerb  von 
Aktien  freigestellt.  Die  aus  Indien  eingeführten 

Waren  genossen  abgesehen  vom  „Wagrecht" Zollfreiheit  und  mußten  öffentlich  versteigert 
werden.     Der  Schwerpunkt  der  Leitung  lag  in 
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Amsterdam.  Die  vereinigten  Gesellschaften  be- 
hielten als  Kammer  der  Siebenzehn  gewisse  ge- 
trennte Befugnisse  und  wählten  das  Direktorium, 

das  in  seiner  Gesamtheit  (späterhin  60)  die 
oberste  Leitung  bildete.  In  den  Kolonien  hatte 
die  Kompanie  zur  Zeit  ihrer  höchsten  Blüte 
den  Generalgouverneur  in  Batavia  (seit  1619) 
und  7  Gouverneure:  Amboina,  Banda,  Molukken, 
Malakka,  Ceylon,  Makassar  und  Kap  der  Guten 
Hoffnung. 

Neben  dem  Generalgouverneur  wirkte  als 
/wrinr  Beamter  der  Generaldirektor  des  Handels 

und  neben  jedem  Gouverneur  ein  Oberkauf- 
mann. Die  Finanzverwaltung  von  Kolonien  und 

Heimat  wurde  getrennt  geführt.  Die  Einnahmen 
der  erst ereti  setzten  sich  aus  den  Gewinnen  am 

Verkauf  europäischer  Waren,  den  Steuern  und 
später,  mit  der  zunehmenden  Freigabe  des  in- 

dischen Binnenhandels,  llandelszöllen  zusammen. 
Hiervon  wurden  die  Kosten  der  Militär-  und  Zivil- 
verwaltung  bestritten.  Die  Ausrüstung  der 

Flotten  im  Mutterlande  und  die  dortigen  Verwal- 
tungsausgaben bezahlte  die  heimische  Zentrale 

mit  dem  Krlöse  der  indischen  Waren.  Die  Kom- 

panie hat  stark  wechselnde,  aber  im  Durch- 
schnitt erhebliche  Dividenden  bezahlt,  aller- 

dings nur  mit  starker  Anspannung  ihres  Kredits 
in  Form  von  dreiprozentigen  Obligationen.  Die  e 
fanden,  da  die  Kompanie  ihre  Verhältni  e 
gul  /u  verschleiern  verstand,  noch  im  L8.  Jahrh., 
als  die  Verhältnisse  mit  Riesenschritten  zurück- 

gingen, ausreichend  Ansatz.  Das  Privileg  galt 
zunächst  auf  21  Jahre  und  wurde  immer  wieder 
gegen  angenie  >ene   Summen  verlängert. 

Wie   bei    der    Mehrzahl    der    Kompanien    mit 
Hoheitsrechten  verschlechterten  sieh  auch  bei 

der  ostindischen  Kompanie  die  Finanzen  immer 
mehr  infolge  zunehmender  Korruption  der  Be- 

amten. Der  eigentliche  Zusammenbruch  erfolgto 
indessen  aus  außenpolitischen  Gründen  und  zwar 
infolge  der  Kriegswirren  im  Zeitalter  der  fran- 
zösischen  Revolution,  die  Holland  in  die  Kämpfe 
zwischen  der  französischen  Republik  und  Eng- 

land hineinzogen,  wobei  letztens  den  größten 
Teil  der  holländischen  Kolonien  eroberte.  Die 

Kompanie  wurde  lT'tS  aufgehoben  und  ihr 
Eigentum  sowie  ihre  Schulden  vom  Staate  über- 

nommen. Die  Schulden  waren  zuletzt  auf  134 
Mill.  Fl.  gestiegen. 

Am  meisten  verwandt  mit  derNiederländisch- 

ostindischen  Kompanie  ist  die  Britisch-ost- 
indische Kompanie  v.  31./XII.  1600.  Diese 

Kompanie  bewies  während  der  ganzen  Dauer 
ihres  Bestehens  die  bekannte  englische  Staats- 

klugheit und  konnte  sich  deshalb  bis  zum  Jahre 
1858  halten.  In  ihrer  ersten  Zeit  beschränkte 

sie  sich  fast  nur  auf  Ausnutzung  ihres  Handels- 
monopols und  hat  eigentlich  nur  auf  Drängen 

der  Regierung  sich  zum  Erwerb  und  zur  Ver- 
waltung von  Landbesitz  entschlossen.  Unter 

den  ersten  Erwerbungen  seien  Madras  1639, 
St.  Helena  1651  und  Bombay  1668  genannt. 
Erst  der  Wettbewerb  mit  der  französischen  Com- 
pagnie  des  Indes  in  Ostindien,  die  Mitte  des 
18.  Jahrh.  unter  dem  energischen  General- 

gouverneur Dupleix  die  größten  Anstrengungen 
zur  Eroberung  Ostindiens  machte,  veranlaßten 
die  Britisch-ostindische  Kompanie,  den  Kampf 
um  die  wirkliche  Macht  in  Indien  aufzunehmen. 

Die  Britisch-ostindische  Kompanie  verdankt 
ihren    Sieg   neben   der   militärischen   Fähigkeit 

ihres  Vorkämpfers  Clive  der  politischen  Kurz- 
sichtigkeit der  Franzosen,  die  während  der  Ent- 

scheidungskämpfe unzweckmäßigen  Führer- 
wechsel  vornahmen. 

Lord  ('live  ist  als  der  eigentliche  Gründer  der 
englischen  Machtstellung  in  Indien  zu  bezeichnen. 
Nach  der  Niederwerfung  der  Franzosen  eroberte 
er  Bengalen  und  vertrieb  die  letzte  holländische 
Truppen  macht  aus  dem  Gangesdelta.  Als  ob 
ein  Verhängnis  über  der  großpolitischen  Tätigkeit 
dieser  Kompanien  schwebte,  riß  auch  bei  ihr 
mit  der  zunehmenden  politischen  Machtstellung 
jene  schreckliche  kaufmännische  Korruption  ein, 
die  den  meisten  Unternehmungen  dieser  Art  ein 
Ende  bereitet  hat.  Clive  ist  als  Vater  dieser 

Korruption  zu  bezeichnen.  „Er  hatte",  sagt 
Macauly  von  diesem  Generalgouverneur,  „in 
Bengalen  kein  Regierungssystem  zurückgelassen, 
sondern  nur  die  Lebet  lieferung,  daß  durch  den 
Sehrecken  des  englischen  Namens  unbegrenzte 
Summen  Geld  aus  den  Eingeborenen  heraus- 

gepreßt werden  könnten."  Allein  für  die  Er- 
hebung des  Meer  .laffier  zum  Nuwab  von  Ben- 

galen hatte  er  sich  :")'.,  Mill.  Goldmark  als  „Ge- 
schenk"  geben  lassen. 

lCs  ist  nicht  abzustreiten,  daß  die  Kurz- 
richtigkeit  und  Engherzigkeit  in  der  Besoldung 
der  Angestellten  eine  der  Hauptursachen  der 
Korruption  der  kaufmännischen  Kompanien 
ist.  Die  Britisch-ostindische  Kompanie  fand  in 
Warren  Hastdngs  (1775  —  1785)  einen  General- 

gouverneur, der  eine  reichliche  Besoldung  der 

Angestellten  durchzudrücken  wußte  und  darauf- 
hin die  Korruption  unterdrücken  konnte.  Für 

sich  selbst  hatte  er  ein  Gehalt  von  25000  Lstr. 

(500000  Goldmark)  für  angemessen  erachtet. 

Warren  Hastings,  der  neben  den  neuen  Ge- 
halt sfest  Setzungen  verschiedene  Reformwerke 

insbesondere  des  Besteuerungswesens  und  der 
Vermehrung  des  europäischen  Beamtenstabes 
vornahm,  ist  in  gewisser  Beziehung  ein  Opfer  der 
kaufmännischen  Kleinlichkeit  der  Verwaltung 
seiner  Kompanie  geworden.  Die  Deckung  der 
neuen  Ausgaben  konnte  der  Kompanie  nicht 
schnell  genug  gehen  und,  um  dies  zu  erreichen, 
griff  Hastings  zu  dem  zweischneidigen  Mittel, 
die  Privatvermögen  der  indischen  Großen  in  der 
rücksichtslosesten  Weise  unter  den  verschieden- 

sten juristischen  Vorwänden  zu  brandschatzen. 
Ein  beliebtes  Mittel  war  die  Beschuldigung  feind- 

seliger Umtriebe  gegen  die  Herrschaft  der  Kom- 
panie mit  folgender  Einziehung  des  Vermögens. 

Seine  berüchtigste  Tat  war  die  Gewährung  von 
britischen  Truppen  an  den  Nuwab  von  Audh  zur 
Vernichtung  des  fleißigen  und  friedlichen  Volkes 
der  Rohilla  gegen  eine  Reinabgabe  von  160000 
Lstr.  Indem  dieser  Generalgouverneur  auf  solche 

Weise  seiner  Kompanie  stets  große  Mittel  zuzu- 
führen verstand,  legte  er  den  Grund  zu  dem  un- 

auslöschlichen Haß  des  ganzen  höheren  Indertums 

gegen  England,  der  heute  noch  fortbesteht.  Dies 
Verfahren  hat  im  Jahre  1857  zu  dem  bekannten 

Sepoyaufstand  in  Indien  geführt,  den  die  in- 
dischen Großen  unter  Ausnutzung  von  den  Eng- 
ländern unwissentlich  verletzter  religiöser  Ge- 
bräuche ihrer  Untertanen  wie  der  eingeborenen 

Soldaten  mit  einem  großen  Blutbad  unter  den 
Engländern  eröffneten.  Die  englische  Regierung 
benutzte  die  Empörung  der  gesamten  Kultur- 

welt über  die  nun  bekannt  werdende  englische 
Willkürherrschaft  in   Indien,   um   die   Britisch- 
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ostindische  Kompanie  als  Sündenbock  1858 
aufzuheben.  Selbstverständlich  war  die  eng- 

lische Regierung  längst  in  die  „Verwaltungs- 
grundsätze" der  Britisch-ostindischen  Kompanie 

eingeweiht,  hatte  sie  doch  schon  1784  dem  Unter- 
nehmen ein  staatliches  Board  of  Control  über- 

geordnet, 1812  das  indische  Handelsmonopol 
aufgehoben  und  grundsätzlich  den  Landbesitz 
der  Gesellschaft  zum  Staatseigentum  erklärt. 

Frankreich  hat  sich  bei  allen  kolonialen 

Gründungen  der  älteren  Zeit  privilegierter  Einzel- 
personen oder  kleinerer  Gesellschaften  bedient, 

die  zumeist  über  kurz  oder  lang,  da  sie  nicht 
durchhalten  konnten,  zusammenbrachen.  Als 
sich  nun  1717  der  Schotte  John  Law  erbot,  die 
Kolonisation  Kanadas  und  Louisianas  zu  über- 

nehmen, glaubte  der  Regent  Philipp  von  Orleans 
in  dem  gewiegten  Bankier  mit  seinem  auf  100 
Mill.  Livres  Kapital  berechneten  Unternehmen 
endlich  den  richtigen  finanzpolitischen  Leiter 
der  französischen  Kolonialpolitik  gefunden  zu 
haben.  Es  ist  bekannt,  wie  Law  1717  ein  aus- 

gedehntes Privileg  auf  25  Jahre  erhielt,  allmäh- 
lich alle  französischen  Kolonialunternehmungen 

in  seiner  „Compagnie  des  Indes"  aufsog,  wie  er den  Staat  durch  Uebernahme  von  100  Mill.  Livres 
Staatsnoten,  die  kaum  50  standen,  zu  pari  aus 
seinen  augenblicklichen  Verlegenheiten  befreite 
und  wie  schließlich  eine  wüste  Spekulation  in 
den  Lawschen  Aktien,  die  vom  Parikurs  auf 
das  40 fache  stiegen,  den  unvermeidlichen  Rück- 

schlag und  damit  den  Zusammenbruch  des  Grün- 
ders herbeiführte.  Dieses  Ereignis  gibt  wie  kein 

anderes  dem  Urteil  Richelieus  über  die  koloniale 
Ungeduld  seiner  Landsleute  Nachdruck.  Es 
steht  heute  fest,  daß  Regent  wie  Publikum  Law 
gleichermaßen  durch  ihre  ungeduldige  Speku- 

lationswut auf  die  abschüssige  Bahn  getrieben 
haben.  Des  letzteren  schweres  Verschulden  liegt 
darin,  nichts  zur  Verhinderung  der  sinnlosen 
spekulativen  Ausschreitungen  getan  zu  haben. 
Hätte  er  freilich  von  vornherein  der  franzö- 

sischen Regierung  ein  auf  langsame  Entwicklung 
berechneten  Plan  vorgelegt,  so  wäre  sein  Unter- 

nehmen gar  nicht  zustande  gekommen. 
Die  kolonialpolitischen  Maßnahmen  Laws 

im  einzelnen  wie  die  Gründung  New  Orleans 
als  Hauptstadt  von  Louisiana  sowie  der  Versuch, 
dort  tüchtige  deutsche  Bauern  anzusiedeln, 
zeigen  ihn  als  im  Grunde  umsichtigen  Kolonial- 

politiker, dem  in  ruhigeren  Zeiten  Erfolg  be- 
schieden gewesen  wäre.  Die  Compagnie  des 

Indes  bestand  nach  dem  Zusammenbruch  Laws 
weiter  fort  in  allen  französischen  Kolonien.  Ihre 
unglückliche  ostindische  Politik  ist  bereits  ge- 

streift worden.  Nach  dem  1763  eingetretenen 
Verlust  Ostindiens  wurde  sie  1769  aufgehoben. 
Die  Aktionäre  erhielten  zur  Entschädigung  eine 
Rente  von  1,2  Mill.  Livres.  Das  Aktienkapital 
der  Kompanie  hatte  1740  den  Höchstbetrag  von 
162  Mill.  Livres  erreicht.  1769  waren  Werte  im 
Betrage  von  etwa  30  Mill.  Livres  vorhanden. 

b)  Neuere  Zeit.  Der  Zusammenbruch 
der  meisten  großen  kolonialen  Unterneh- 

mungen mit  Hoheitsrechten  im  Laufe  des 
18.  Jahrh.  hat  zu  einem  starken  Abflauen 
dieser  Bewegung  im  19.  Jahrh.  geführt. 
Gegen  Ende  dieses  Jahrhunderts  griff  man 
indessen  den  Gedanken  von  neuem  auf.   Ins- 

besondere ist  er  in  der  deutschen  Kolonial- 
politik durch  den  Fürsten  Bismarck  wieder 

lebendig  geworden,  der  im  Februar  1885  die 
Deutsch-ostafrikanische  Gesellschaft  des  Dr. 
Karl  Peters  und  im  Mai  1885  die  Neu- 

guinea-Kompanie mit  kaiserlichen  Schutz- briefen versah.  Die  Gesellschaften  erhielten 
die  volle  Regierung  und  Rechtsprechung 
nach  Maßgabe  der  deutschen  Gesetze  inner- 

halb ihres  Gebietes  übertragen.  Beide  privi- 
legierten Unternehmungen  vermochten  sich 

nicht  lange  zu  behaupten.  1890  mußte  die 
Ostafrikanische  Gesellschaft  vorwiegend  in- 

folge des  durch  unzweckmäßiges  Vorgehen 
hervorgerufenen  Araberaufstandes  ihren 
Schutzbrief  zurückgeben.  Das  aus  eng- 

herzigen kaufmännischen  Erwägungen  allzu 
früh  erfolgte  Ausscheiden  des  staatsmännisch 
veranlagten  Gründers,  Dr.  Karl  Peters, 
dürfte  nicht  wenig  zu  diesem  Zusammenbruch 
beigetragen  haben.  1900  sah  sich  auch  die 
Neuguinea-Kompanie  veranlaßt,  mangels 
geeigneter  führender  Persönlichkeiten  ihre 
Privilegien  dem  Reich  gegen  eine  Entschä- 

digung zurückzugeben. 
Es  sei  bei  dieser  Gelegenheit  bemerkt, 

daß  Fürst  Bismarck  die  Absicht  hatte,  in 
sämtlichen  deutschen  Schutzgebieten  pri- 

vaten Unternehmern  die  volle  Regierungs- 
gewalt zu  übertragen.  Der  Gedanke  erwies 

sich  indessen  als  undurchführbar,  weil  gerade 

in  Deutschland  die  „königlichen  Kaufleute", 
von  denen  Bismarck  gern  sprach,  fehlten. 
Außer  Karl  Peters  hat  auch  nicht  ein  einziger 
deutscher  kolonialer  Unternehmer  den  Beruf 
zur  Selbstregierung  wirklich  in  sich  gefühlt. 

Im  Vergleich  zu  oben  genannten  deutschen 
Versuchen  schnitten  die  neueren  englischen 
Versuche  weit  besser  ab.  Insbesondere  waren 
die  1881  gegründete  North  Borneo  Company 
und  die  1889  privilegierte  South  Africa 
Company,  gewöhnlich  Chartered  Company 
genannt,  erfolgreich.  Die  North  Borneo 
Company  verdankt  ihre  Gründung  der 
Unternehmungslust  des  englischen  Kauf- 

manns A.  Dent,  der  sich  die  Freundschaft 
des  dort  herrschenden  Sultans  von  Brunei 

und  Sulu  erwarb.  Die  Kompanie,  die  be- 
sonders kaufmännisch  große  Erfolge  aufzu- 

weisen und  zumal  in  neuester  Zeit  wieder 
einen  großen  Einnahmeüberschuß  erzielt  hat, 
regiert  noch  heute  Nordborneo.  Die  Char- 

tered Company  ist  eine  Schöpfung  des  be- 
kannten Cecil  Rhodes,  der  sich  hauptsäch- 

lich als  geschickter  Minenspekulant  unge- 
heuren Reichtum  und  damit  noch  größeren 

Kredit  erwarb.  Die  Regierungsweise  Cecil 
Rhodes  war  eine  ganz  staatsmännische,  indem 
er  zunächst  sämtliche  vorhandene  Mittel 
zu  werbenden  Zwecken,  insbesondere  zum 
Ausbau  der  Verkehrswege  verwandte.  Sein 
Ansehen  war  so  groß,  daß  er,  ohne  je  einen 
Pfennig  Dividende  zu  verteilen,  bis  zu  seinem 



Kolonien  und  Kolonialpolitik 
793 

1902  erfolgten  Tode  über  jeden  beliebigen 
Kredit  verfügte.  Cecil  Rhodes  hat  auch  durch 
sein  Eingreifen  im  Burenkrieg  eine  groß- 

politische Bedeutung  erlangt  und  kann  als 
Vater  des  Gedankens  eines  einheitlichen 
britisch-südafrikanischen  Reiches  angesehen 
werden.  Auch  diese  Kompanie  besteht 
noch  heute  fort  und  beherrscht  ihr  inzwischen 

in  Nord-  und  Südrhodesia  geteiltes  über 
eine  Million  qkm  großes  und  mit  rund 
l3/t  Millionen  Einwohnern  bevölkertes  Ge- 

biet. Rein  kaufmännisch  kann  sie  auch  heute 
keine  wesentlichen  Reinerträge  erzielen,  da 
die  Erschließung  des  riesigen  Gebietes  alle 
Kräfte  in  Anspruch  nimmt.  Die  Zukunft 
Rhodesiens  indessen  kann  zweifellos  als  ge- 

sichert gelten. 
Neben  den  oben  genannten  Gesellschaften 

mit  politischen  Hoheitsrechten  gibt  es  noch 
eine  ganze  Anzahl  von  großen  Land-  und 
Minenunternchmungen,  die  sich  vorwiegend 
auf  kaufmännische  Tätigkeit  beschränken. 
Insbesondere  ist  das  ehemalige  Deutsch- 
Südwestafrika  ein  Hauptgebiet  solcher  Unter- 

nehmungen, von  denen  hier  die  Deutsche 
Kolonial^fsellschaft  für  Südwestafrika  und 
die  South  Wcstafrica  Company  genannt 
werden  sollen.  Ohne  Reibungen  zwischen 
Regierung  und  Gesellschaften  so  großen 
Stils  pflegt  es  indessen  zumal  in  Fragen  der 
Siedlung  und  des  Bergrechts  nicht  abzu- 
gehen. 

Als  Ergänzung  zu  den  englischen  Char- 
tered  Companies  sind  die  neueren  portu- 

giesischen Gesellschaften  in  Portugiesisch- 
Ostafrika  anzusehen.  Es  seien  genannt  die 
Companhia  da  Mozambique,  die  Companhia 
da  Sambesia  und  die  Companhia  da  Nyassa. 
Diese  Gründungen  sind  mit  vorwiegend  eng- 

lischen Kapitalien  finanziert,  demgemäß 
ganz  unter  englischem  Einfluß  und  haben 
bei  der  politischen  Schwäche  Portugals  die 
Regierung  Portugiesisch-Ostafrikas  auch  über 
ihre  Privilegien  hinaus  an  sich  gerissen.  Alle 
neueren  genannten  Unternehmungen  mit 
Hoheitsrechten  sind  den  alten  Unterneh- 

mungen nachgebildet,  nur  daß  wie  z.  B.  bei 
der  South  Africa  Company  der  Staat  sich 
ein  besseres  Kontrollrecht  gesichert  hat. 
Die  wirkliche  Ausübung  ist,  wiePortugiesisch- 
Ostafrika  zeigt,  indessen  lediglich  eine  Macht- 
frage. 

Ein  Unternehmen  ganz  eigener  Art,  das 
hier  aber  abschließend  angeführt  werden 
muß,  ist  der  Kongostaat  des  Königs  Leopold 
von  Belgien.  Da  der  König  im  Comite 

d'Etudes  du  Haut  Congo  eine  Gesellschaft 
gebildet  hatte  und  zudem  seinem  eigenen 
Staate  gegenüber  als  privater  Unternehmer 
auftrat,  muß  der  Kongostaat  in  die  Unter- 

nehmungen mit  Hoheitsrechten  großen  Stils 
eingereiht  werden.  Der  Kongo  wurde  1885 
auf   Grund  der   Kongokonferenz   als   unab- 

hängiger Staat  anerkannt.  1890  schloß 
Leopold  mit  Belgien  einen  Vertrag,  wonach 
gegen  Gewährung  eines  bedeutenden  Dar- 
lehns  der  Kongo  nach  Ablauf  von  10  Jahren 
jin  den  Besitz  Belgiens  übergehen  sollte. 
Nachdem  die  Ausbeutungsmethoden  des 
Königs  Anfang  dieses  Jahrhunderts  die 
Oeffentlichkeit  allzu  unliebsam  beschäftigt 
hatten,  kam  die  Uebernahme  durch  Belgien 
Ende  1908  zustande.  Es  sei  noch  erwähnt, 
daß  Leopold  die  Ausbeutung  seines  Gebietes 
wieder  verschiedenen  Handelsgesellschaften, 

[  von  denen  das  Comite  spöcial  du  Catanga 
genannt  sei,  übertragen  hatte.  Im  übrigen 
hatte  er  sich  durch  eine  merkwürdige  Drei- 

teilung des  Landes  in  eine  Nationaldomäne, 
eine  Krondomäne  und  eine  Privatdomäne 

ein  außerordentlich  •  großes  Privateigentum 

gesichert. 2.  Die  koloniale  Aufteilung  der  Erde, 
a)  Portugal  und  Spanien.  Im  Abschnitt 
„Zeitalter  der  Entdeckungen"  ist  bereits  die 
Weltteilung  zwischen  Spanien  und  Portugal 
durch  Papst  Alexander  VI.  1494  erwähnt  worden. 
Es  versteht  sich,  daß  diese  Weltteilung  nur  so 
lange  in  Kraft  bleiben  konnte,  als  die  oben  ge- 

nannten Nationen  auch  in  der  Tat  die  koloniale 
Vorherrschaft  festhielten.  Zwischen  ihnen  selbst 
wurde  allerdings  die  päpstliche  Entscheidung  als 
bindend  anerkannt.  So  z.  B.  erhielt  Portugal 
durch  Zufall  Brasilien  zugewiesen,  was  die  Spanier 
ohne  weiteres  anerkannten. 

Im  übrigen  darf  man  sich  nicht  vorstellen, 
daß  Portugal  und  Spanien  die  entdeckten  Länder 
wirklich  in  der  Weise  in  Besitz  und  Verwaltung 
genommen  hätten,  wie  es  heute  der  Fall.  Zu- 

mal die  Portugiesen  begnügten  sich  vorwiegend 
mit  den  Küstenländern.  Spanien  hat  allerdings 
in  Amerika  wirkliche  große  Eroberungen  ge- 

macht, aber  zu  seinem  Besitz  gehörte  gleichfalls 
viel  unerforschtes  Land,  noch  in  der  Zeit  des 
großen  Abfalls  der  südamerikanischen  Staaten. 
Es  ist  infolgedessen  nicht  angängig,  für  diese 
ersten  kolonialen  Weltreiche  genaue  Größen 
oder  Bevölkerungszahlen  zu  geben.  Letzteres 
verbietet  sich  allein  schon  durch  die  damalige 
Ulikenntnis  der  wirklichen  Bevölkerungsver- hältnisse. 

Die  portugiesische  Weltmacht  konnte  infolge 
der  geringen  Bevölkerung  (um  1500  eine  Million) 
und  der  damit  verbundenen  allgemeinen  euro- 

päischen Machtlosigkeit  des  Mutterlandes  nicht 
von  Dauer  sein.  Obwohl  Portugal  die  wirkliche 
Eroberung  der  ihm  zugesprochenen  großen  Ge- 

biete wie  Indien  und  Brasilien  nicht  durch- 
führte, hat  es  sich  allein  bevölkerungspolitisch 

an  seiner  kolonialen  Weltpolitik  zugrunde  ge- 
richtet. Die  portugiesische  Bevölkerung  hat 

sich  derartig  mit  Indiern,  Afrikanern  und  In- 
dianern vermischt,  daß  die  heutigen  Portugiesen 

nicht  mehr  als  weiße  Nation  angesprochen 
werden  können.  Im  heutigen  Portugiesisch- 
Afrika,  dem  Rest  des  ehemaligen  Weltreiches, 
macht  sich  das  so  stark  geltend,  daß  der  Ein- 

geborene in  dem  Portugiesen  ein  Mittelding 
zwischen  der  schwarzen  und  der  weißen  Rasse 
erblickt.  Noch  gefördert  wurde  diese  Entwick- 

lung durch  das  Klosterwesen,  das  eine  übergroße 
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Anzahl  gesunder  junger  Leute  beiderlei  Ge- 
schlechts den  bevölkerungspolitischen  Aufgaben 

entzog.  Zweifellos  hat  wie  in  allen  katholischen 
Ländern  die  unduldsame  Bekehrungssucht  der 
Kolonialpolitik  des  Mutterlandes  mehr  geschadet 
als  genützt.  Indessen  muß  man  der  Mission  in 
den  portugiesischen  Kolonien  sowohl  wie  in  den 
spanischen  die  besten  Absichten  zubilligen.  Die 
katholische  Mission  macht  sich  überall  auch 
heute  noch  zumal  in  Bodenkultur,  Hand- 

werk und  Schulwesen  besonders  verdient. 

Der  Zusammenbruch  des  portugiesischen 
Kolonialreiches  begann  mit  der  Vereinigung  Por- 

tugals mit  Spanien  von  1580—1641.  Philipp  IL, 
der  Eroberer  Portugals,  ließ  zwar  deren  Kolonial- 

verwaltung in  der  bisherigen  Weise  bestehen 
und  führte  sie  getrennt  von  der  Spaniens,  ver- 

wickelte aber  doch  Portugal  in  seine  sämtlichen 
Welthändel.  Insbesondere  der  Ausschluß  der 
ihm  verfeindeten  Niederländer  vom  Zwischen- 

handel mit  Lissabon,  der  zum  größten  Teil  den 
Wohlstand  der  Niederlande  begründet  hatte, 
zwang  die  Niederlande  zum  direkten  Angriff  auf 
die  portugiesischen  Kolonien  (vgl.  die  Nieder- 

ländisch-ostindische Kompanie).  In  erbitterten 
Kämpfen  verloren  so  die  Portugiesen  gegen  die 
Holländer  im  17.  Jahrh.  den  größten  Teil 
ihrer  indischen  und  afrikanischen  Besitzungen. 
Besser  hielten  sie  sich  lediglich  in  Brasilien.  Ein 
großer  Teil  der  Besitzungen  am  Indischen  Ozean 
ging  auch  durch  das  Wiedererstarken  des  Araber- 
tums  verloren. 

Der  größeren  Ausdehnung  und  Volkskraft 
des  Mutterlandes  entsprechend  konnte  Spanien 
sein  Weltreich  nach  außen  mit  viel  nachhaltigerer 
Kraft  verteidigen  als  Portugal.  Immerhin  be- 

wies das  zu  Lande  militärisch  tüchtige  Spanier- 
tum  zur  See  eine  im  Vergleich  zu  seinem  Haupt- 

rivalen England  auffallend  geringe  Begabung. 
Seit  dem  gescheiterten  Angriff  der  großen  Ar- 

mada 1588  gegen  England  ging  die  Initiative 
des  Seekrieges  auf  die  Engländer  über,  die  den 
Spaniern  immer  mehr  Abbruch  taten.  Immerhin 
hat  das  spanische  Kolonialreich  durch  den  An- 

griff äußerer  Feinde  viel  weniger  Einbuße  er- 
litten als  durch  Abfall.  Zuletzt  gingen  im  Kriege 

gegen  die  Vereinigten  Staaten  Kuba,  Portoriko 
und  die  Philippinen  verloren  (1898),  und  wurde 
kurz  darauf  der  Rest  des  spanischen  Südsee- 

besitzes an  Deutschland  verkauft.  Durch  Abfall 
verlor  indessen  Spanien  ganz  Mexiko,  Mittel- 

amerika und  das  gesamte  ihm  gehörige  Süd- 
amerika d.  h.  ein  Gebiet  von  11—12  Mill.  qkm 

Flächenraum. 

Aus  diesen  Ergebnissen  läßt  sich  klar  er- 
kennen, daß  der  Zusammenbruch  der  spanischen 

Weltmacht  vorwiegend  innere  Ursachen  hat. 
Die  Hauptursache  ist  die  verkehrte  Politik  aller 
Regierungen  seit  dem  Verderber  der  spanischen 
Machtstellung,  Philipp  II.  Die  Bigotterie  dieses 
Königs,  die  lebentötende  Einrichtung  der  In- 

quisitionen, die  Austreibung  der  Maurisken  und 
Juden  hat  den  Grund  zur  Erschütterung  des 
spanischen  Weltreiches  gelegt.  Die  Wirkungen 
dieser  verkehrten  Politik  waren  um  so  entschei- 

dender als  das  Spaniertum  handelspolitisch, 
industriell  sowie  in  der  inneren  und  äußeren 
Siedlung  an  Begabung  hinter  den  anderen 
großen  Kolonialvölkern  der  Erde  zurücksteht. 
Hiermit  verband   sich   der   geschichtlichen   Er- 

fahrung entsprechend  eine  auffällig  geringe 
Volksvermehrung. 

Die  Summe  obiger  Nachteile  hätte  das  spa- 
nische Kolonialreich  schon  frühzeitig  zur  inneren 

Auflösung  verurteilt,  wenn  nicht  die  spanische 
Nation  einen  Vorzug  besäße,  der  seine  Fehler 
großenteils  ausgleicht.  Es  ist  dies  eine  Kraft 
rassenmäßiger  Durchdringung  anderer  Völker 
selbst  in  den  Tropen,  die  vielleicht  sogar  die- 

jenige des  Angelsachsentums  übertrifft.  Allen 
Kolonien  verstand  Spanien  sein  Wesen  und  seine 
Sprache  derartig  einzuprägen,  daß  sie  alle,  obwohl 
politisch  meist  längst  entfremdet,  spanischen 
Charakter  tragen.  Enge  Fäden  verbinden  das 
Mutterland  noch  jetzt  mit  allen  Teilen  des  ein- 

stigen Kolonialreiches  und  darum  ist  Spaniens 
Sprache  noch  immer  eine  Weltsprache  und  noch 
heute  gibt  es  eine  spanische  Weltmacht. 

b)  Die  Niederlande.  Die  Niederländer 
haben  seit  ihrem  Ausschluß  vom  Indischen 
Zwischenhandel  (Lissabon  1585)  Portugiesisch- 

indien mit  bewaffneter  Hand  erobert.  Die  Nieder- 
lande, obwohl  räumlich  kleiner  noch  als  Portugal, 

zeichneten  sich  stets  durch  eine  wesentlich 
stärkere  Volkskraft  aus.  Um  1600  haben  die 
Niederlande  bereits  3%  Mill.  Einwohner  gehabt. 
Immerhin  reichte  die  Kraft  der  Niederländer 

keineswegs  zur  Eroberung  des  indischen  Fest- 
landes aus,  weshalb  sie  sich  auf  die  Inselgebiete 

beschränkten,  diese  jedoch  vollkommen  in  ihre 
Gewalt  brachten.  Neben  dem  niederländisch- 

indischen Besitz,  den  die  Niederlande  bis  zum 
heutigen  Tage  größtenteils  behauptet  haben, 
gelangte  noch  das  Kapland  als  holländisches 
Siedlungsgebiet  und  als  Zwischenstation  zwischen 
Indien  und  der  Heimat  zu  Bedeutung.  Bekannt- 

lich haben  die  Niederlande  schon  im  Zeitalter 

Napoleons  das  Kapland  an  die  Engländer  ver- 
loren, um  es  1814  endgültig  abzutreten.  Dennoch 

ist  das  niederländische  Volkstum  rein  rassen- 
mäßig  auch  heute  noch  in  Südafrika  unter  den 
weißen  Nationen  vorherrschend.  Von  wenig 
Erfolg  begleitet  waren  dagegen  durchweg  die 
Festsetzungsversuche  der  Niederlande  in  Nord- 
und  Südamerika. 

Wie  schon  die  Schilderung  der  niederländisch- 
ostindischen  Kompanie  beweist,  ist  der  hervor- 

ragendste koloniale  Charakterzug  des  Nieder- 
länders der  kaufmännische  Erwerbssinn.  Mit 

dem  Zusammenbruch  der  Kompanien  war 
deren  rein  kaufmännische  Ausbeutung  keines- 

wegs zu  Ende.  Im  19.  Jahrh.  entwickelte  man, 
um  recht  schnelle  und  große  Gewinne  zu  er- 

zielen, in  Niederländisch-Indien  das  berüchtigte 
„Stelsel  van  Cultures"  (Kultursystem),  das  ein- 

fach einen  Rückfall  in  die  Politik  der  Nieder- 
ländisch-ostindischen Kompanie  bedeutet. 

Dieses  Kultursystem  wurde  in  erster  Linie 
auf  Java  rücksichtslos  durchgeführt,  welche 
Kolonie  Holland  am  besten  in  der  Hand  hatte. 

Bezüglich  der  anderen  großen  Inseln  wie  Su- 
matra und  Celebes  zeigte  sich  die  militärische 

Schwäche  des  Kleinstaates  durch  immer  wieder- 
kehrendes Entgleiten  der  Herrschaft  infolge 

großzügiger  Eingeborenenerhebungen. 
Auf  Java  wurde  es  den  Eingeborenen  über- 

lassen, an  Stelle  der  üblichen  Landrente  ein 
Fünftel  ihres  Landes  an  das  Gouvernement  ab- 

zutreten. Jeder  Eingeborene  war  verpflichtet, 
60  Tage  Arbeitsdienst  zu  leisten,  konnte  indessen 
dafür  Vertreter  für  das  Regierungsland  bestellen. 
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Diese  ließ  ihr  Land  durch  Unternehmer  bewirt- 
schaften. Im  übrigen  erhielten  die  Residenten 

d.  h.  die  den  eingeborenen  Fürsten  in  einer  Art 
Kontrollstellung  beigegebenen  holländischen  Be- 

amten die  Anweisung,  die  Zwangslieferung  der 
eingeborenen  Produkte  im  Betrage  von  2  Fl. 
pro  Kopf  der  Bevölkerung  durchzuführen.  Dazu 
war  z.  B.  die  Einziehung  von  einem  Drittel  der 
Reisernte  nötig.  Die  Produkte  erhielten  die  Ein- 

geborenen nur  maßig  bezahlt  und  erzielte  die 
Regierung  u.  a.  beim  Kaffee  den  vier-  bis  fünf- 

fachen Preis  in  der  Heimat.  Um  die  Erträgnisse 
recht  groß  zu  gestalten,  wurden  die  Beamten 
und  eingeborenen  Großen  durch  Prämien  und 
Prozente  an  der  Ausbeute  beteiligt. 

Die  in  den  seehziger  Jahren  einsetzenden 
Aenderungen  sind  hauptsächlich  den  Anklage- 

schriften Multatulis,  insbesondere  seinem  Roman 

„Max  Havelaar",  und  der  notwendigen  Rück- 
sieht  auf  das  Beispiel  der  Engländer  in  den  be- 

nachbarten britischen  Besitzungen  zu  danken. 
Die  Niederlande  sind  wegen  allzu  kleinen 

europäischen  Landbesitzes  von  ihrer  einstigen 

politischen  Großmachtstellung  immer  mehr  her- 
abgesunken, um  sieh  schließlich  in  die  Neutralität 

zu  leiten,  sie  Indien  aher  verstanden,  sieh  recht- 
zeitig zu  bescheiden  und  sich  dadurch  und  durch 

ihre  stets  dichte  und  tüchtige  Bevölkerung  eine 
erhebliehe  kolonialwirtschaftliche  Bedeutung  zu 
erhalten.  Die  Erschließung,  Ausnutzung  und  Be- 

herrschung eines  im  Verhältnis  zum  Mutterlande 
gewaltigen  Kolonialbesitzes  ist  ihnen  schließlich 
gelungen,  doch  Italien  sieh  dabei  auch  bei  der 
niederländischen  Bevölkerung  rassenmäßige  Ver- 

änderungen vollzogen.  Die  l11  Millionen  einge- 
borener Niederländisch-Indier,  insbesondere  die 

:{ii  .Millionen  Javanen,  fangen  an,  die  6—7  -Mil- 
lionen Niederländer  rassenmäßig  umzuwandeln. 

Nach  außen  hin  steht  die  koloniale  Machtstellung 
der  Niederlande  auf  schwachen  Füßen.  Sie  ver- 

danken den  Fortbestand  ihres  Kolonialreiches 

lediglich  der  Eifersucht  der  führenden  Mächte 
England  und  Japan.  Die  rassenmäßige  Um- 

wandlung, die  leichte  Verdienstmöglichkeil  in 
den  Kolonien,  die  politische  Kulte  der  Neutralität 
hat  den  Niederländern  politisch  und  kauf- 

männisch allmählich  ihre  Rührigkeit  genommen. 
Das  Bewußtsein,  in  seinem  gewaltigen  Kolonial- 

besitz eine  ungeschützte  weltpolitische  Angriffs- 
fläche zu  besitzen,  die  Furcht,  diese  den  wirt- 

schaftlichen Reichtum  Hollands  bedingende 
Domäne  zu  verlieren,  verleiht  dem  ganzen  öffent- 

lichen Leben  Hollands  einen  unsicheren  Zug. 
c)  Frankreich.  Die  französische  Kolonial- 

politik der  älteren  Zeit  ist  weder  durch  Eigenart 
noch  durch  Erfolge  bemerkenswert.  Erst  von 
1600  an  gelang  es  Frankreich,  sich  in  Kanada 
festzusetzen.  Die  Seele  der  Entwicklung  dieser 
Kolonie,  der  einzigen  Siedlungskolonie,  die  die 
Franzosen  geschaffen  haben,  war  Champlain. 
Zu  seiner  Zeit  legte  Richelieu  von  1624-1642 
den  Grund  zu  einem  französischen  Kolonial- 

eich. Unter  anderem  wurden  damals  Martinique, 
Gouadeloupe,  die  Westhälfte  Haitis,  Guyana 
und  der  Senegal  besetzt. 

Unter  Colbert  wurde  energisch  im  Sinne 
Richelieus  weiter  gearbeitet.  Die  Entwicklung 
Kanadas  vollzog  sich  indessen  im  17.  Jahrh. 
trotz  einer  Reihe  ausgezeichneter  Gouverneure 
infolge  der  alten  französischen  Siedlungsscheu 
nur  langsam.    Frankreich  erwarb  inzwischen  das 

weite  Gebiet  westlich  des  Mississippi,  Louisiana 
genannt,  und  setzte  sich  auch  im  Indischen 
Ozean  fest.  Beim  Tode  Ludwigs  XIV.  behaup- 

teten die  Franzosen  indessen  dort  nur  die  Insel 
Bourbon  (Keunion)  und  Pontichery. 

Gelegentlieh  der  Schilderung  der  Tätigkeit 
der  Compagnie  des  Indes  ist  schon  der  Versuch 
einer  französischen  Eroberung  Ostindiens  er- 

wähnt worden.  Die  Erfolge  Dupleix  erklären 
sich  abgesehen  von  seiner  besonderen  staats- 

männischen Befähigung  aus  der  eigentümlichen 
Vorliebe  der  Orientalen  für  französische  Sprache 
und  Wcmmi.  Sein  schließlicher  Mißerfolg  beruht 
wonigor  auf  der  militärischen  Ueberlegenheit 
Clives  als  auf  der  sprunghaften  inkonsequenten 
Politik    seiner     Kompanie.        Dieselbe     Sprung- 
haftigkeil  und  Inkonsequenz  bewies  auch  die 
französische  Kegierung,  sonst  würde  Frankreich 
nicht  im  Pariser  Frieden  von  1763  gleichzeitig 
Kanada  und  Ostindien  an  England  verloren 
und  Louisiana  an  Spanien  verkauft  haben.  Es 

sei  bei  dieser  Gelegenheit  erwähnt,  daß  Na- 
poleon I.  Louisiana  von  Spanien  1800  zurück- 

erwarb,  um  es  einige  Jahre  später  für  80  Mill.  Fr. 
an   die   Vereinigten   Staaten  zu   verkaufen,  da  er 
die  Behauptung  dieser  Kolonie  in  einem  Kriege 
mit   England  nicht  für  möglich  hielt. 

Napoleon  1.  trug  sich  mit  großzügigen  kolo- 
nialen Planen.  Im  Welt  kämpf  mit  England 

waren  sie  indessen  sämtlich  zum  Scheitern  ver- 

urteilt. Die  Eroberung  Aegyptens  blieb  Episode. 
Die  Wiedergewinnung  einer  indischen  Macht- 

stellung blieb  ein  Traum.     Immerhin  darf  nicht 
übei  ehen  werden,  daß  die  indischen  Großen  in 
der  Napoleonzeit  eine  Fülle  von  französischen 
Offizieren  und  Rateebern  am  sich  sammelten, 

die  noch  jahrzehntelang  den  Engländern  in  Ost- 
indien politische  and  militärische  Schwierigkeiten 

bereiteten.  Im  Frieden  von  Paris  1814  verlor 

Frankreich  direkt  an  England  nur  Mauritius,  die 
Seychellen,  Tabago  und  St.  Lucio.  Indessen 
war,  abgesehen  von  dem  abgetretenen  Louisiana, 
auch  Haiti  durch  Verselbständigung  der  dor- 

tigen Negerbevülkerung  verloren  gegangen. 
Das  Bestreben,  nach  der  napoleonischen  Zeit 

ein  neues  Kolonialreich  aufzubauen,  führte  1830 
zu  der  Eroberung  Algiers.  Diese  Kolonie  ist 

durch  eigene  Vorzüge,  die  schon  unter  Na- 
poleon III.  begonnene  großzügige  Erschließung 

durch  Eisenbahnen  und  durch  die  Nähe  Frank- 

reichs eine  der  wichtigsten  französieshen  Be- 
sitzungen geworden.  Das  Problem  der  Siedlung 

haben  die  Franzosen  indessen  dort  nicht  zu  lösen 

verstanden.  Unter  den  übrigen  Erwerbungen 
dieser  Periode  seien  Gabun  mit  der  1849  ent- 

standenen Stadt  Libreville  und  die  1847  Frank- 

reich endgültig  zugesprochenen  Gesellschafts- inseln erwähnt. 

Die  Regierung  Napoleons  III.  ist  sowohl  durch 
ihre  Erwerbungen  wie  durch  die  Verwaltungs- 

organisation für  den  Ausbau  des  neuen  franzö- 
sischen Kolonialreiches  grundlegend  geworden. 

Die  Besitzungen  am  Senegal  wurden  wesentlich 
vergrößert  und  von  dem  Generalgouverneur 
Faidherbe,  einem  der  Vertrauten  Napoleons, 
trefflich  regiert.  1853  wurde  Neukaledonien, 
1862  Obok  erworben.  Die  wichtigste  Erwerbung 
blieb  indessen  Französisch-Indochina,  welche 
Kolonie  von  vornherein  erhebliche  wirtschaft- 

liche Erträgnisse  abwarf.  Mit  Recht  konnte 
Napoleon  III.  sagen,  in  Indochina  einen  Ersatz 
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für  das  verlorene  Ostindien  geschaffen  zu  haben. 
Mit  rund  650000  qkm  Flächenraum  und  17  Mill. 
Einwohnern  ist  diese  Kolonie  noch  heute  die 
beste  Frankreichs. 

Die  Republik  von  1870  hat  sofort  nach  Be- 
endigung des  französischen  Krieges  begonnen, 

die  koloniale  Erbschaft  Napoleons  mit  Energie 
auszubauen.  Es  gibt  sogar  neuere  Historiker,  die 
das  bis  zum  Ausbruch  des  Weltkrieges  reichende 
Zeitalter  des  kolonialen  Imperialismus  von  1870 
an  datieren.  Unseres  Erachtens  zu  Unrecht,  denn 
das  letzte  Rennen  um  die  Aufteilung  der  Erde 
setzte  1884  mit  dem  Eingreifen  Deutschlands 
ein.  Auch  ist  Deutschland  damals  der  stärkere 

weltpolitische  Faktor  gewesen  und  sein  Ein- 
greifen deshalb  von  ausschlaggebenderer  Bedeu- 

tung für  den  kolonialen  Wettbewerb  der  Na- 
tionen. Bis  1884  erwarb  Frankreich  1881  Tunis 

und  entwickelte  Französisch-Aequatorialafrika, 
zu  dessen  Erforschung  der  Reisende  de  Brazza  um 
1880  den  Grund  legte. 

d)  England.  Wenig  später  als  Portugal  und 
Spanien  begann  England  kolonialpolitisch  auf- 

zutreten. Schon  um  1500  unternahmen  Aben- 
teurer vom  Hauptfischereihafen  Bristol  aus 

weite  Reisen,  unter  denen  diejenigen  von  John 
Cabot  hervorgehoben  sein  sollen,  der  1495  Neu- 

fundland erwarb.  Das  16.  Jahrh.  bleibt  indessen 
charakterisiert  durch  Seeraub  und  Sklavenhandel. 
Der  Seeraub  und  die  damit  verbundenen  Kämpfe 
richteten  sich  gegen  Spanien,  dem  man  in  diesem 
Jahrhundert  gern  die  koloniale  Arbeit  überließ, 

um  seine  „Silberflotten"  bequem  plündern  zu 
können.  Unter  den  englischen  „Helden"  jener 
Zeit  tat  sich  der  Welturnsegler  Francis  Drake 
besonders  hervor.  Die  ersten  eigentlichen  ko- 

lonialen Versuche  unternahm  Walther  Raleigh 
in  Virginia  und  dem  Orinokogebiet,  die  indessen 
scheiterten. 

Im  17.  Jahrh.  gelang  es  den  Engländern  bald, 
in  dem  späteren  Gebiet  der  Neuenglandstaaten 
festen  Fuß  zu  fassen  und  diese  Gebiete  energisch 
zu  kolonisieren.  Neben  der  angeborenen  eng- 

lischen Siedlertüchtigkeit  und  Zähigkeit  sind 
hier  verstärkte  Auswanderung  aus  politischen  und 
religiösen  Gründen  unter  den  Stuarts  und  Crom- 

well von  großer  Bedeutung  geworden.  Cromwell 
kann  mit  Recht  als  der  Begründer  der  englischen 
Weltmachtstellung  gelten,  obwohl  unter  ihm  von 
eigentlichen  Kolonien  nur  Jamaika  erworben 
wurde.  Indessen  hat  Cromwell  zuerst  die  Ueber- 
legenheit  der  Niederländer  zur  See  gebrochen 
und  die  Politik  eingeleitet,  die  zur  Niederwerfung 
sämtlicher  kontinentaler  Gegner  führen  sollte. 
Die  erste  Festsetzung  in  Indien  erfolgte  1661  in 
Bombay,  die  Verdrängung  der  Holländer  aus 
New  York  und  damit  vom  Festlande  Nord- 

amerikas erfolgte  1674. 
Der  Kampf  der  Britisch-ostindischen  Kom- 

panie gegen  Frankreich  fand  mindestens  die 
mittelbare  Unterstützung  des  Mutterlandes  durch 
starke  innere  Anteilnahme  des  englischen  Volkes 
und  der  englischen  Regierung.  Den  Kampf  gegen 
Kanada  führte  die  englische  Regierung  direkt 
und  hatte  in  den  blühenden  Neuenglandstaaten 
eine  außerordentlich  günstige  Basis.  Anderer- 

seits läßt  sich  nicht  leugnen,  daß  die  Neuengland- 
staaten damals  schon  dem  Mutterlande  durch 

ihre  Verselbständigungsgelüste  und  durch 
Schmuggel  gewisse  Schwierigkeiten  bereiteten. 
Die  Eroberung  Kanadas  wurde  im  übrigen  durch 

die  geringe  französische  Siedlungsbevölkerung 
erleichtert.  Die  Siedlungsbevölkerung  der  Neu- 

englandstaaten mag  um  1760  das  Zehnfache  der 
kanadischen  betragen  haben,  was  auch  unter 
Berücksichtigung  der  ungünstigeren  klimatischen 
Verhältnisse  in  Kanada  die  größere  Siedlungs- 

fähigkeit der  angelsächsischen  Rasse  beweist. 
Der  Abfall  der  Neuenglandstaaten  vom  Mutter- 

land ist  in  erster  Linie  eine  Folge  der  merkan- 
tilistischen  Politik  verbunden  mit  zu  großer  poli- 

tischer Bevormundung  seitens  des  Mutterlandes. 
Der  Gedanke,  Selbstverwaltungskolonien  ein- 

zurichten, war  damals  noch  nicht  geboren.  Man 
wird  es  heutzutage  durchaus  begreiflich  finden, 
daß  eine  Kolonie  von  1 V2  Mill.  weißen  Bewohnern 
sich  nicht  mein*  von  einem  8  Mill.  Einwohner 
zählenden  Mutterlande  am  Gängelbande  führen 
lassen  wollte.  Die  bekannten  äußeren  Anlässe 

Steuer-  und  zollpolitischer  Natur  erfassen  das 
innere  Wesen  des  amerikanisch-englischen  Gegen- 

satzes nicht.  Rein  militärisch  hätten  sich  die 
Neuenglandstaaten  gegen  England  niemals  ohne 
die  Waffenhilfe  Frankreichs  behaupten  können. 
Selbst  diese  Waffenhilfe  reichte  nur  dazu  aus, 
etwa  das  Gleichgewicht  herzustellen.  England 
hat  die  Unabhängigkeit  der  Vereinigten  Staaten 
weniger  aus  militärischer  Notwendigkeit  als  aus 
der  Erkenntnis  heraus  zugestanden,  eine  mündig 
gewordene  Siedlungskolonie  könne  nicht  mehr 
mit  Vorteil  gewaltsam  dem  Mutterlande  erhalten 
werden. 

Im  Kampf  mit  Napoleon  I.  gewann  England 
neben  der  unbestrittenen  Seeherrschaft  auch 
die  absolute  kolonialpolitische  Ueberlegenheit. 
England  erwarb  damals  das  Kapland,  Ceylon, 
Trinidad,  Malta,  die  schon  erwähnten  franzö- 

sischen Besitzungen  und  baute  unter  Führung 
des  Generalgouverneurs  Richard  Wellesley  die 
ostindische  Machtstellung  so  aus,  daß  ein  euro- 

päischer Angriff  kaum  noch  gefährlich  werden 
konnte.  Malta  ist  einer  von  den  vielen  englischen 
Flottenstützpunkten,  die  gewissermaßen  die 
Knoten  in  seinem  Weltmachtnetz  bilden.  Dazu 
gehört  auch  das  1807  erworbene  Helgoland.  In 
der  nachnapoleonischen  Zeit  seien  vor  allem  die 
Erwerbung  von  Singapore  1819,  Aden  1839  und 
Hongkong  1841  erwähnt. 

Der  Abfall  der  Vereinigten  Staaten  wirkte 
auf  die  englische  Kolonialpolitik  so  nachhaltig 
ein,  daß  sie  erst  um  1830  herum  sich  wieder  zu 
energischer  Siedlung  entschloß.  Es  war  das  die 
Zeit,  in  der  die  Lehre  des  Malthus  von  der  ständig 
wachsenden  Uebervölkerung  Europas  sich  voll 
durchgesetzt  hatte.  England  wußte  damals  den 
Strom  seiner  Auswanderer  abgesehen  von  den 
Vereinigten  Staaten  glücklich  in  seine  neuen 
Siedlungsgebiete,  Kanada,  Südafrika,  Australien, 
Neuseeland  zu  lenken.  Mit  dieser  innerkolonialen 
Entwicklung  sind  die  Namen  Lord  Durharn, 
E.  G.  Wakefield  und  Sir  George  Grey  untrennbar 
verknüpft.  Lord  Durham  und  Wakefield  haben 
vor  allem  der  Selbstverwaltungsidee  auf  Grund 
einer  Studienreise  durch  Kanada  zum  Siege  ver- 

holten. Wakefield  hat  ferner  noch  den  Kampf 
gegen  die  Verbrecherkolonien  (Australien)  mit 
Erfolg  geführt  und  kann  als  Prophet  der  mo- 

dernen Siedlungspolitik  gelten.  Sir  George  Grey 
hat  als  Generalgouverneur  die  praktische  Sied- 

lung in  Neuseeland,  Südaustralien  und  Südafrika 
durchgeführt.  Von  der  Mitte  des  vorigen  Jahr- 

hunderts  an   erhielten   die    genannten    Gebiete 
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ganz  oder  teilweise  die  volle  Selbstverwaltuns:, 
eine  Entwicklung,  die  sich  bis  zur  Ausgestaltung 
der  heutigen  Dominions  vollzog.  Kanada  ist 
schon  um  1870  ein  einheitliches  Dominion  ge- 

worden. Die  australischen  Kolonien  schlössen 
sich  1900  zum  Commonwealth  of  Australia  zu- 

sammen. Die  britisch-südafrikanische  Union 
d.  h.  der  Zusammenschluß  der  Kapkolonie,  Na- 
tals,  Transvals  und  des  ehemaligen  Oranje- 
staates  erfolgte  1909.  Bei  der  einheitlichen  Ko- 

lonie Neuseeland  erübrigte  sich  ein  innerpoli- 
tischer Zusammenschluß.  Die  englischen  Do- 

minions sind  in  ihrer  gesamten  Gesetzgebung, 
auch  in  der  Handelspolitik  vollkommen  selb- 

ständig. Bis  zum  Weltkriege  hatte  das  Mutter- 
land immer  noch  die  auswärtige  Vertretung  und 

in  der  Person  des  vom  Mutterland  ernannten  aber 
von  dem  Dominion  bezahlten  Generalgouver- 
neurs  die  Exekutive  /um  Teil  in  der  Hand.  Ferner 
verfügte  das  Mutterland  über  die  gesamten 
Sireilkräfte  des  Landes  und  des  Wassers,  zu 
deren  Unterhalt  es  auch  verpflichte!  war.  Der 
Weltkrieg  hat  durch  die  außerordentlich  opfer- 

willige Teilnahme  der  großen  Siedlungskolonien 
auch  diese  Rechte  des  Mutterlandes  praktisch 
dahin  abgeschwächt,  daß  in  Zukunft  eine  Kriegs- 

erklärung Großbritanniens  ohne  vorherige  Bi 
fragung  der  Dominions  kaum  denkbar  ist. 

Die  Siedlnngsbcwegung  sowie  die  EJeber- 

nähme  der  Regierung  Ostindiens  1  s'j.S  nahm  die Kräfte  des  Mutterlandes  so  in  Anspruch,  daß  die 
Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  im  ganzen  als 
eine  Stillstandsperiode  in  dem  äußeren  Aushau 
des  englischen  Weltreiches  zu  bezeichnen  ist. 
Auch  ist  diese  Zeit  der  Höhepunkt  der  Frei- 

handelsbewegung und  damit  die  Zeit  des  Zweifels 
an  dem  Nutzen  kolonialer  Politik.  Erst  die  kolo- 

nialen Regungen  Deutschlands  um  1880  ver- 
anlaßten  England,  aus  seiner  scheinbaren  Ruhe 
herauszutreten.  Als  Beginn  dieser  imperia- 

listischen Bewegung  ist  die  Besetzung  Aegyptens 
1882  anzusehen. 

e)  Die  koloniale  Expansion  seit 
dem  Auftreten  Deutschlands.  Deutsch- 

lands Auftreten  in  der  kolonialen  Arena 
leitete  eine  neue  Periode  der  Außenpolitik 
aller  europäischen  Staaten  ein,  die  man 
nicht  mit  Unrecht  als  die  imperialistische 
bezeichnet  hat.  Das  von  Bismarck  ins  Werk 
gesetzte  Vorgehen  Deutschlands  in  Afrika 
und  der  Südsee  veranlaßte  England  zu  viel- 

fachen Neuerwerbungen  und  brachte  auch 
langvorbereitete  Pläne  anderer  Mächte  zur 
Keife.  Die  wichtigsten  sofortigen  Wirkungen 
waren:  England  besetzte  1885  das  Niger- 

gebiet, Britisch  Ostafrika,  Betschuanaland 
und  leitete  die  Erwerbung  des  Matabele-, 
Swazi-  und  Nyassalandes  in  die  Wege. 
Außerdem  nahm  es  im  Anschluß  an  die 

deutsche  Erwerbung  den  Südostteil  Neu- 
guineas, dessen  Westhälfte  Holland  zufiel. 

Frankreich  besetzte  alle  von  de  Brazza 
im  Kongogebiet  erforschten  Länder.  Ueber 
die  von  Leopold  von  Belgien  beanspruchten 
Gebiete  kam  es  1884—1885  zur  Kongo- 

konferenz, die  den  Kongostaat  begründete. 
Im  gleichen  Jahre  erlangte  Frankreich  das 

Protektorat  über  Madagaskar  und  erwarb 
endgültig  Anam  und  Tongking.  Das  Pro- 

tektorat über  Madagaskar  —  1895  durch 
volle  Besitznahme  abgelöst  —  erkannte 
England  erst  1890  gelegentlieh  des  Sansibar- 

vertrages an,  der  Deutschlands  und  Englands 
ostafrikanische  Erwerbungen  festlegte  und 
letzterem  das  von  Deutschland  und  Frank- 

reich anerkannte  Protektorat  über  Sansibar 
brachte. 

Auch  Italien  strebte  nach  Ausdehnung 
seines  Kolonialreiches  und  besetzte  1885 

Massaua.  Vorübergehend  —  1889  bis  1895  — 
errang  es  sogar  das  Protektorat  über 
Abessinien.  Die  Niederlage  von  Adua  1896 
zerstörte  indes  seine  Vormachtstellung.  Mit 
England  teilte  es  sich  in  die  Somaliküste, 
eine  Erwerbung  von  allerdings  fraglichem 
Wert.  Schließlich  brachte  das  ereignisreiche 
Jahr  1885  England  einen  empfindlichen 
Rückschlag  im  Sudan,  wo  durch  den  Aufstand 
des  Madiii  Chartum  und  die  übrigen  anglo- 
ägyptischen  Posten  verloren  gingen.  Erst 
Kit  rhener  gelang  es  1897  durch  den  sorg- 

fältig vorbereiteten  Sieg  von  Omdurman, 
Englands  Herrschaft  im  Sudan  neu  zu  be- 

gründen. Inzwischen  waren  auch  die  Franzosen  in 
Nordafrika  an  der  Herstellung  eines  großen 
Kolonialreiches  vom  Atlantischen  Ozean 
bis  zum  Roten  Meer  unablässig  tätig.  1893 
wurde  die  altberühmte  Handelsstadt  Tim- 
buktu  erobert,  im  folgenden  Jahre  Dahome 
niedergeworfen.  Dem  Reisenden  Marchand 
gelang  es  1898,  ehe  Kitchener  so  weit  südlich 
vordringen  konnte,  Faschoda  am  Nil  zu 
erreichen.  Gegen  Englands  entschlossenes 
Vorgehen  hielt  aber  die  französische  Politik 
nicht  stand.  Sie  wich  gegen  zunächst  un- 

realisierbare Zusicherungen  auf  Marokko  und 
das  Hinterland  von  Tripolis  vom  Nil  zurück. 
Damit  konnte  Englands  großer  Gedanke 
einer  Verbindung  des  Kaps  mit  Kairo 
triumphieren,  doch  blieb  ihm  in  Zentral- 

afrika ein  deutsch-belgischer  Damm  ent- 
gegengesetzt. Die  Scharte  von  Faschoda 

machten  die  französischen  Waffen  durch  die 
Zertrümmerung  des  Rabeh-Reiches  und  der 
Tsadseestaaten  1899  zum  Teil  wieder  gut. 
Jetzt  umschloß  Frankreichs  westafrikanisches 
Gebiet  alle  dortigen  Besitzungen  anderer 
Staaten. 

Rastlos  arbeitete  Englands  südafrikani- 
scher Vorkämpfer,  Cecil  Rhodes,  an  der 

Verwirklichung  des  Kap-Kairo-Gedankens. 
Die  Matabele  unterliegen  ihm  1896.  Der 
aufreizende  Einfall  Jamesons  in  die  Buren- 

staaten im  gleichen  Jahre  mißglückt  da- 
gegen. Dafür  brachte  der  den  Buren  1899 

aufgezwungene  Krieg  endlich  nach  drei- 
jährigen wechselvollen  Kämpfen  die  Ent- 

scheidung zugunsten  Englands.  Mit  der 
Einverleibung    der    Burenstaaten    war    die 
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englische  Vorherrschaft  in  Südafrika  nicht 
mehr  zu  erschüttern. 

Frankreich,  das  im  Faschodastreit  vor 
England  kapituliert  hatte,  machte  keinen 
Versuch,  die  Schwierigkeiten  der  Engländer 
im  Burenkriege  auszunützen.  Ein  Ab- 

kommen von  1904,  das  Frankreich  gegen 
Verzicht  auf  alte  Rechte  in  Aegypten  und 
Neufundland  volle  Bewegungsfreiheit  in 
Marokko  und  Unterstützung  gegen  etwaige 
Ansprüche  anderer  Mächte  zusichert,  ver- 

söhnt die  Republik  vollständig  mit  England. 
Fortan  sehen  wir  diese  größten  Kolonial- 

mächte stets  zusammengehen,  besonders 
wenn  es  gilt,  Deutschlands  weitere  koloniale 
Entwicklung  zu  verhindern.  Die  auf  Deutsch- 

lands Einspruch  zustande  gebrachte  Kon- 
ferenz von  Algeciras  von  1906  zeigte  schon 

das  englisch-französische  Einverständnis.  Die 
Unabhängigkeit  Marokkos  wird  unter  Be- 

rücksichtigung der  besonderen  Interessen 
Frankreichs  anerkannt.  Diese  Bestimmung 
gab  Anlaß  zu  endlosen  Reibungen,  welche 
1911  zu  einer  kritischen  Verschärfung  der 
Lage  zwischen  Deutschland  und  Frankreich 
führte.  Frankreich  erhält,  von  England 
unterstützt,  Marokko,  während  Deutsch- 

land im  Kongogebiet  entschädigt  wird. 
Ehe  diese  Verhandlungen  beendet  waren, 

forderte  das  erstarkte  Italien  seinen  Platz 
an  der  Sonne.  Zur  Erwerbung  von  Tripolis 
und  der  Cyrenaika  führte  es  mit  der  Türkei 
einen  Krieg,  der  ihm  den  Besitz  der  frag- 

lichen Länder  gegen  eine  geringe  Geldent- 
schädigung brachte.  Auch  hier  wußte 

England  seinen  Vorteil  zu  wahren,  indem 
es  rechtzeitig  den  eigentlich  zur  Cyrenaika 
gehörenden  Hafen  Solum  als  ägyptisches 
Gebiet  besetzte. 

Wenn  auch  die  Aufteilung  Afrikas  das 
Hauptinteresse  der  europäischen  Mächte  in 
Anspruch  genommen  hat,  sind  sie  doch  im 
Stillen  Ozean  gleichfalls  nicht  müßig  ge- 

wesen. Deutschland  hatte  sich  außer  in 
Neuguinea  1884  auch  auf  dem  Bismarck- 
archipel  und  den  Salomoninseln  festgesetzt. 
1885  erwarb  es  die  Marshallinseln.  Bald 
traten  auch  die  am  Stillen  Ozean  direkt 
interessierten  Mächte  als  Mitbewerber  auf. 
Das  aufstrebende  Japan  nahm  als  Frucht 
seines  Sieges  über  China  1894  Formosa.  Als 
es  sich  auch  der  Liaotunghalbinsel  be- 

mächtigen wollte,  fielen  ihm  Rußland, 
Frankreich  und  merkwürdigerweise  auch 
Deutschland  in  die  Arme.  Rußland  erhielt 
bei  dieser  Gelegenheit  die  Halbinsel  für  sich 
und  das  klug  beobachtende  England  setzte 
sich  in  Weihaiwei  fest.  Deutschland  erwarb 
1897  Kiautschou. 

Im  gleichen  Jahre  zeigen  auch  die  Ver- 
einigten Staaten  koloniales  Interesse,  trotz 

des  japanischen  Widerstandes  nehmen  sie 
Hawai  in  Besitz.    Im  folgenden  Jahre  fügen 

sie  nach  glücklichem  Kriege  gegen  Spanien 
die  Philippinen,  Kuba,  Portoriko  und  1900 
Guam  hinzu.  Auch  die  Teilung  Samoas 
um  die  Jahrhundertwende  bringt  ihnen 
einen  kleinen  Erwerb.  Der  Hauptanteil 
dieser  Inseln  kommt  an  Deutschland,  Eng- 

land wird  durch  einige  Salomoninseln  von 
Deutschland  entschädigt.  Letzteres  hatte 
1898  seinem  Südseebesitz  durch  Kauf  von 
dem  entmutigten  Spanien  die  Karolinen, 
Marianen  und  Palauinseln  hinzufügen  können. 

Das  gemeinsame  Interesse  Japans  und 
Englands  führte  1902  zu  einem  gegen  Ruß- 

land gerichteten  Defensivbündnis.  Von 
England  gedeckt  ging  Japan  1904  nach 
starken  Rüstungen  gegen  Rußland  allein 
vor  und  eroberte  in  siegreichem  Kampfe 
die  Liaotunghalbinsel  und  das  zwischen 
beiden  Mächten  strittige  Korea.  Im  Schau- 

platz des  Krieges,  der  Mandschurei,  setzten 
sich  beide  Mächte  trotz  Protestes  Chinas 

fest,  1905  wurde  das  englisch-japanische 
Bündnis,  diesmal  mit  der  Spitze  gegen  die 
Vereinigten  Staaten  erneuert.  Zu  der  er- 

warteten Abrechnung  Japans  mit  der  Union 
kam  es  indessen  infolge  finanzieller  und  wirt- 

schaftlicher Sorgen  der  neuen  ostasiatischen 
Großmacht  nicht.  Japan  mußte  seine  Rü- 

stungen einschränken  und  die  Vereinigten 
Staaten  setzten  den  Bau  des  strategisch 
wichtigen  Panamakanals  fort. 

England  war  indessen  unablässig  an  der 
Erweiterung  seines  indischen  Reiches  tätig. 
Mit  der  Wegnahme  Beludschistans  rückte 
es  unmittelbar  an  die  persische  Grenze.  Eine 
Expedition  drang  1904  bis  Lhasa  vor,  um 
den  englischen  Einfluß  auch  nach  Tibet 
auszudehnen.  Siam  zwischen  England  und 
Frankreich  eingekeilt,  mußte  sich  von  beiden 
Nachbarn  unaufhörlich  Grenzregulierungen 
zu  deren  Gunsten  gefallen  lassen,  erst  der 
Einfluß  Japans  machte  diesen  fortdauernden 
Annexionen  ein  Ende.  Der  Streit  mit 
Rußland  und  Persien,  ebenso  das  deutsche 
Bagdadbahnunternehmen  veranlaßten  Eng- 

land, sich  im  Persischen  Golf  festzusetzen. 
Die  Niederlagen  der  Türkei  gegen  die  Balkan- 

mächte ermöglichten  England  1913,  das 
langersehnte  Koweit,  den  Schlüssel  Meso- 

potamiens, zu  erwerben  und  sich  noch  andere 
Vorteile  am  Persischen  Golf  zu  sichern.  Erst 

jetzt  entschloß  sich  Deutschland,  im  In- 
teresse seines  Unternehmens  über  Englands 

Vorgehen  mit  diesem  in  Unterhandlungen 
einzutreten.  Bevor  diese  zum  Abschluß 
kommen,  wird  im  Juli  1913  das  bisherige 
Protektorat  Sansibar  dem  englischen  Welt- 

reich als  Kronkolonie  angegliedert. 
Der  deutsche  Kolonialbesitz  hatte  sich 

im  Vergleich  zur  Größe,  Bevölkerungszahl 
und  weltpolitischer  Bedeutung  des  Mutter- landes als  zu  klein  erwiesen.  Schon  1898 
hatte    Deutschland,    wie    Fürst    Bülow    in 
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seinem  Buche  „Deutsche  Politik"  berichtet, 
mit  England  ein  Abkommen  über  einen 
eventuellen  Erwerb  Angolas  getroffen.  Wäh- 

rend der  Bagdadbahnverhandlungen  trat 
diese  Frage  in  ein  entscheidendes  Stadium 
und,  wie  Sir  Harry  Johnston1)  berichtet, 
war  man  in  England  damals  geneigt,  Deutsch- 

land eine  Landverbindung  zwischen  seinen 
drei  großen  afrikanischen  Kolonien  Kamerun, 
Ostafrika  und  Südwestafrika  zu  bewilligen. 
Die  Voraussetzung  hierfür  war  selbstver- 

ständlich ein  friedliches  Abkommen  mit  den 
beteiligten  Staaten  Portugal,  Belgien  und 
Frankreich.  Portugal  und  Belgien  hatten 
sich  als  wenig  befähigt  erwiesen,  ihren  ver- 

hältnismäßig riesigen  Kolonialbesitz  aus- 
zubeuten. Frankreich  dagegen  lenkte  sein 

Interesse  mehr  auf  die  Gestade  des  Mittel- 
meers,  vorzüglich  Marokko  und  Syrien.  Ehe 
alle  diese  Pläne  zur  Keife  gelangen  konnten, 
brach  der  Weltkrieg  aus. 

Großbritannien 
Frankreich  .  . 
Deutschland 
Italien    .    .    .    . 

Aus 

1SS.-J 

CrüLii- 

Be- 

\  51ke- 

rung 

Mill. 

qkm     in  Mill 

191  I 

Größe  völkc- I  rung 

Mill. 
<|km     in  Mill. 

dieser 

26,5  3<JO  33  400 

4.5  3<J  n,5  56 
2,7  10,5  3,0  12 
0,15  0,3       1,5  1,5 

Tabelle  ergibt  sich,  daß 
Deutschland  seit  seinem  ersten  Auftreten  die 
geringste  Weiterentwicklung  zu  verzeichnen 
hat,  obwohl  es  die  stärkste  Volkskraft 
besitzt. 
Die  Kolonialreiche  und  ihr  Mutterland  1914. 

Großbritannien 
Frankreich  .  . 
Niederlande  .  . 

Belgien  .... 
Deutschland 

Portugal  .  .  . 
Japan    .    .    .    . 

Ver.  Staaten 
Italien  .  .  . 

Spanien     .    . 

Mutterland     Kolonialreich 

Größe 

Be- 
völke-

 
rung 

Mill 

qkm    in  Mill 
0,314 

o,536 0,033 

0,030 

0.541 
0,091 

0,382 

45,4 

40,0 

6 

7,5 

66 
5,3 

52 

9,37o  !  95 
0,287  I  35 

0,497  |  20 

Größe 

Be- 

völke-
 

rung 

Mill.  I 

qkm  [in  Mill. 
33 

",5 

2 

2,4 

2,95 

2,1 

0,3 

inkl. 
Korea 0,324 

i.5 

0,25 

400 

50 

38 

i5,5 

12 

7 

17 

1,6 

0,7 

*)  Weltwirtschaftliches  Archiv  1915,  Bd.  II, 
Chronik  und  Archivalien  S.  406 ff. ;  vgl.  auch 
Sir  Harry  Johnston,  Gesunder  Menschen- 

verstand in  der  auswärtigen  Politik.  Berlin  1917. 
Dietrich  Reimer  (Ernst  Vohsen). 

In  der  Tabelle  sind  die  Kolonialmächte 
nach  der  verhältnismäßigen  Bedeutung  ihres 
Kolonialbesitzes  geordnet.  Portugal  müßte 
eigentlich  vor  Deutschland  rangieren,  steht 
aber  bereits  zu  sehr  auf  Verlust.  Italien  ist 
mit  Rücksicht  auf  den  ungefestigten  Besitz 
Tripolitanicns  hinter  die  Union  gerückt. 
Bei  dieser  bleibt  Kuba  außer  Ansatz. 

f)  Koloniale  Besitzverschiebungen 
infolge  des  Weltkrieges.  Obwohl  für 
Deutschland  die  Bestimmungen  der  Völker- 
bundsatzung  als  Anhaltspunkt  zum  Wieder- 
erwerb  eines  angemessenen  deutschen  Kolo- 

nialreiches maßgebend  bleiben  müssen,  sind 
doch  praktisch  die  deutschen  Kolonien  zu- 

nächst in  den  Besitz  der  Entente  über- 
gegangen. Der  deutsche  Kolonialbesitz  ver- 

teilt sich  unter  den  Mitgliedern  der  Entente 
wie  folgt: 

Frankreich  erhält  zwei  Drittel  Togos 
und  zwar  den  östlichen  Teil,  fast  ganz 
Kamerun  mit  Ausnahme  eines  ungefähr 
30  0UO  qkm  betragenden  nordwestlichen 
Grenzstreifens,  der  an  England  fällt.  Es 
gewinnl  somit  rund  800  000  qkm  mit  4  bis 
5  Mill.  Einwohnern. 

Großbritannien  erhält  ein  Drittel  Togos 
(westlicher  Teil,  rund  30  000  qkm),  rund 
30  000  qkm  Nordwestkamerun,  ganz  Süd- 

westafrika, Ostafrika  mit  Ausnahme  der  an 
Belgien  fallenden  Provinzen  Ruanda  und 
Urundi,  Deutsch-Neuguinea,  Bismarckarchi- 
pel,  Salomoninseln  und  Samoa.  Insgesamt 
erhält  England  ein  Gebiet  von  über  2  Mill. 
qkm  (4 mal  das  heutige  Deutsche  Reich)  mit 
rund  8  Mill.  Einwohnern. 

Belgien  erhält  die  dichtbevölkerten  ost- afrikanischen Provinzen  Ruanda  und  Urundi 
mit  nur  (30  000  qkm,  aber  der  stattlichen 
Bewohnerzahl  von  3y2— 4  Mill. 

Japan  erhält  die  Marianen,  Palauinseln, 
Karolinen  und  Marshallinseln  mit  einem 
Flächenraum  von  wenigen  Tausend  qkm  und 
20  000—25  000  Einwohnern.  Hierbei  ist 
jedoch  zu  berücksichtigen,  daß  Japan  selbst 
überreich  an  geeigneten  Arbeitskräften  für 
diese  Gebiete  ist,  eine  wichtige  strategische 
Basis  und  reiche  Phosphatschätze  mit  diesen 
Inselgruppen  gewinnt.  Hierzu  kommt  noch 
das  Pachtgebiet  Tsingtau  mit  550  qkm 
Flächenraum  und  rund  200  000  Bewohnern. 

Die  Vereinigten  Staaten  beanspruch- ten zunächst  keinen  Anteil  am  deutschen 
Kolonialbesitz,  haben  indessen  späterhin  die 
strategisch  wichtige  Insel  Jap  von  Japan 
beansprucht. 

Mit  diesen  Besitzverschiebungen  sind 
aber  die  kolonialen  Eroberungen  Frankreichs 
und  Englands  keineswegs  beendet.  Beide 
Mächte  haben  sich  vielmehr  in  den  größten 
Teil  der  Türkei  geteilt.  Auf  Frankreich 
entfiel  hierbei  lediglich  Syrien,  wohl  mit 
Rücksicht  auf  die  ihm  bewilligte  europäisch- 
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kontinentale  Vormachtstellung  (z.  B.  Elsaß- 
Lothringen,  Polen)  und  zwar  ohne  Palästina, 
d.  h.  ein  Gebiet  von  rund  200  000  qkm  mit 
etwas  über  2  Mill.  Bewohnern.  Es  ist  wirt- 

schaftlich sehr  entwicklungsfähig,  aber  gegen 
die  freiheitsliebende  Bevölkerung  schwer  zu 
behaupten. 

England  nahm  sich  das  viel  friedlichere 
Palästina,  ein  kleines  und  dicht  bevölkertes 
Gebiet  von  27  000  qkm  mit  rund  600  000  Be- 

wohnern. Außerdem  Mesopotamien  mit 
250  000-300  000  qkm  und  rund  2  Mill.  Be- 

wohnern; auch  Arabien  mit  rund  3  Mill.  qkm 
Flächenraum,  davon  allerdings  der  größte 
Teil  Wüste  mit  3y2  Mill.  Bewohnern  fiel 
in  die  Hände  Englands.  Schließlich  eignete 
sich  Großbritannien  die  Schutzherrschaft 
über  Persien  mit  rund  1,6  Mill.  qkm  und  fast 
10  Mill.  Einwohnern  an. 

Die  neueste  koloniale  Entwicklung  Eng- 
lands und  Frankreichs  drückt  sich  in  fol- 

genden Zahlen  aus: 

1913 1920 

Größe 

Be- 
völke- 

rung 

Be- 

Größe völke- 

1  rung 
Mill. 

qkrn 

in  Mill. 
Mill. 

qkm  (in  Mill. 

Großbritannien    . 
Frankreich    .    .    . 

33 

",5 

400 

56 

38          445 

12,5    I55-ÖO 

Zur  Erläuterung  der  zuletzt  genannten 
Bevölkerungsziffern  sei  bemerkt,  daß  die 

für  das  Britische  Empire  States  Man's 
Year-Book  1920  entnommen  ist  ohne  Be- 

rücksichtigung Persiens.  Soweit  der  Be- 
völkerungszuwachs nicht  Kriegsgewinn  be- 

trifft, beruht  er  auf  der  natürlichen  Ver- 
mehrung des  ungeheuren  betriebsamen 

Keiches.  Die  französische  Kolonialbevölke- 
rung hätte  sich  normalerweise  auf  62  Mill. 

vermehren  müssen.  Der  jedes  Maß  über- 
steigende Verbrauch  von  Eingeborenen  in 

europäischen  Feldzügen  sowie  die  dadurch 
hervorgerufenen  schweren  Aufstände  haben 
aber  in  der  Zwischenzeit  einen  Bevölkerungs- 

rückgang von  mehreren  Millionen  im  fran- 
zösischen Kolonialreich  herbeigeführt. 

III.  Die  staatliche  Kolonialpolitik. 

1.  Verwaltungspolitik.  Wir  haben 
bereits  gesehen,  daß  die  ältere  koloniale  Ver- 

waltungspolitik untrennbar  ist  von  der 
Kolonisation  durch  Unternehmungen  mit 
Hoheitsrechten  und  daß  diese  zum  Teil 
noch  bis  in  unsere  Zeit  in  verkleinertem  Maß- 

stabe hineinragen.  Die  neueste  Zeit  ist  in- 
dessen vorwiegend  zur  Verwaltung  durch  den 

Staat  oder  allgemeiner  ausgedrückt  durch 
moderne  öffentlich  rechtliche  Körperschaften 
übergegangen.    Die  Art  der  Verwaltung  der 

einzelnen  Kolonien  sowohl  wie  die  Ver- 
waltungsmethoden der  einzelnen  Kolonial- 

staaten sind  auch  heute  noch  praktisch  recht 
verschieden,  wenngleich  die  Wissenschaft, 
wie  wir  es  im  Abschnitt  ,,die  Arten  der 

Kolonien"  bemerkt  haben,  bereits  eine 
ziemlich  genaue  Einteilung  der  Kolonien 
nach  Verwaltungsgesichtspunkten  kennt.  Es 
ist  weniger  die  Form  der  Verwaltungspolitik 
oder  das  Einteilungsschema,  sondern  der 
die  Verwaltung  erfüllende  Geist,  der  der 
Kolonie  den  eigenen  Charakter  aufprägt. 
Hierzu  gehören  z.  B.  die  Art  der  Handhabung 
der  Gerichtsbarkeit,  der  Zollpolitik  und  vor 
allem  die  psychologische  Einstellung  des 
kolonisierenden  Volkes  und  seiner  Ein- 

geborenen zueinander. 
Die  vergleichende  Betrachtung  sei  er- 

öffnet mit  der  weitaus  die  größte  Bedeutung 
beanspruchenden  und  auch  vielseitigsten 
kolonialen  Verwaltungspolitik  Englands, 
dessen  Riesenreich  heute  an  Bevölkerungs- 

zahl ein  volles  Viertel  und  an  Landfläche 
beinahe  ein  Viertel  des  Erdgebietes  umfaßt. 
Um  ein  Beispiel  dieser  Größe  und  Viel- 

seitigkeit zu  geben,  sei  die  Einteilung  der 
englischen  Kolonien  wiedergegeben1). 

,,I.  Kolonien  mit  verantwortlicher  Re- 
gierung, Selbstverwaltungskolonien,  in  denen 

die  Krone  sich  nur  das  Vetorecht  bei  der 
Gesetzgebung  vorbehalten  hat  und  der 
Staatssekretär  über  keinen  öffentlichen  Be- 

amten außer  dem  Gouverneur  Aufsichts- 
befugnisse besitzt. 

In  allen  inneren  Angelegenheiten  dieser 
Kolonien  handelt  der  Gouverneur  auf  den 
Rat  von  Ministern,  die  den  gesetzgebenden 
Körperschaften  verantwortlich  sind.  Diese 
Kolonien  zerfallen  ihrer  Konstitution  nach 
in  zwei  Gruppen: 

a)  Dominion  von  Kanada,  Dominion 
von  Neuseeland,  Union  von  Südafrika,  Neu- fundland. 

b)  Das  australische  Commonwealth  und 
seine  sechs  zusammengehörigen  Staaten: 

Neusüdwales,  Victoria,  Queensland, 
Südaustralien,    Westaustralien,    Tasmanien. 

IL  Kolonien  ohne  verantwortliche  Re- 
gierung, in  denen  die  Verwaltung  durch 

öffentliche  Beamte  unter  der  Oberaufsicht 

des  Kolonialstaatssekretärs  (gemeinhin  Kron- 
kolonien) ausgeübt  wird,  ferner  Protektorate 

mit  ähnlicher  Verwaltung.  Diese  zerfallen 
wiederum  in: 

a)  Kolonien  mit  gewählter  Repräsen- 
tantenversammlung und  ernanntem  gesetz- 

gebendem Rat:  Bahamainseln,  Barbados, Bermuda. 

b)  Kolonien  mit  teilweise  gewähltem 
gesetzgebendem    Rat,    dessen    Konstitution 

J)  Aus  Denkschrift  „Die  Kolonialverwaitung 
der  europäischen  Staaten"  S.  78/79. 
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eine     amtliche     Mehrheit     nicht     vorsieht: 
Britisch- Guyana. 

c)  Kolonien  mit  teilweise  gewähltem  ge- 
setzgeberischem Rat,  dessen  Konstitution 

eine  amtliche  Mehrheit  vorsieht:  Fidschi, 
Jamaika,   Leewardinseln,   Malta,   Mauritius. 

d)  Kolonien  und  Protektorate  mit  einem 
von  der  Krone  ernannten  gesetzgebenden 
Kat:  Britisch-Honduras,  Ceylon,  Ostafrika 
Protektorat,  Falklandinseln,  Gambien,  Gold- 

küste, Granada,  Hongkong,  Nyassaland 
Protektorat,  St.  Lucia,  St.  Vincent,  Sey- 

chellen, Sierra  Leone,  Südnigerien,  Straits 
Settlements,  Trinidad. 

In  allen  diesen,  außer  in  Britisch-Hon- 
duras  ist  eine  amtliche  Mehrheit  im  gesetz- 

gebenden Rat  voigesehen. 
Die  gesetzgebenden  Räte  von  Gambien, 

Sierra  Leone  und  Südnigerien  sind  für  die 
Gesetzgebung  der  entsprechenden  Protekto- 

rate zuständig. 
e)  Kolonien  und  Protektorate  ohne  ge- 

setzgebende Körperschaft.  Aschanti,  Basuto- 
land,  Betschuanaland  Protektorat,  Gibraltar, 

Nordnigerien,  aördliohe  Territorien  der  Gold- 
küste, St.  Helena,  Somaliland,  Swaziland, 

Uganda,  Weihaiwei,  Inseln  unter  Verwaltung 
der  Oberkonimission  für  den  westlichen 
Stillen  Ozean. 

In  sämtlichen  Kronkolonien  und  Pro- 
tektoraten, außer  den  Bahamainseln,  Bar- 

bados, Bermuda,  Britisch-Honduras  und  den 
Leewardinseln  ist  die  Krone  befugt,  durch 

„Order  in  Council"  Verordnungen  zu  erlassen. 
Obige  Anfang  1914  gefertigte  Aufstellung 

ist  seither  unvollständig  geworden.  1914 
wurde  das  Sultanat  Sansibar  in  ein  Pro- 

tektorat verwandelt  ohne  gesetzgebende 
Körperschaft.  Cypern,  bisher  dem  Namen 
nach  zur  Türkei  gehörig,  wurde  November 
1914  Kronkolonie  etwa  im  Sinne  von  Guayana. 
Als  neueste  Erwerbungen  seit  Beendigung 
des  Weltkrieges  kommen  Mesopotamien, 
Palästina,  das  ehemalige  Deutsch- Ostafrika 
und  Teile  von  Kamerun  und  Togo  hinzu, 
deren  verwaltungsrechtliche  Stellung  noch 
nicht  genügend  geklärt  ist.  Mesopotamien 
dürfte  der  Regierung  des  Kaiserreiches 
Indien  unterstellt  werden. 

Dieser  wichtigste  britische  Kolonialbesitz 
sowie  Aegypten  und  die  Malaienstaaten 
sind  aus  der  Aufstellung  fortgeblieben,  da 
sie  der  Form  nach  nicht  als  Kolonien  geführt 
werden.  Zu  Unrecht.  Indien,  1876  zum 
Kaiserreich  erklärt,  direkt  der  königlich 
englischen  Regierung  unterstellt  und  in  deren 
Auftrag  von  einem  Vizekönig  regiert,  ist 
gerade  wegen  dieser  außergewöhnlichen  Son- 

derstellung und  seiner  ganzen  Bedeutung 
nach  an  der  Spitze  aller  britischen  Kolonien 
zu  führen.  Die  Regierung  ist  noch  heute  eine 
autokratische,  da  es  selbst  Großbritannien 
schwer  fallen   dürfte,   ein   selbstverwaltetes 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Anfl 

Indien  zu  behaupten.  Der  indischen  Ver- 
waltung sind  als  Nebenbesitzungen  unter- 

stellt: Aden  mit  Perim  und  Sokotra,  die 
Besitzungen  am  persischen  Golf,  die  An- 
damanen,  Nikobaren,  Lakkadiven,  Keeling- 
inseln,  Kuria  Muriainseln,  Sikkim  und 
Beludschistan. 

Aegypten,  bis  zum  Ausbruch  des  Welt- 
krieges der  Form  nach  unter  türkischer 

Oberhoheit,  ist  seither  zum  selbständigen 
Sultanat  erhoben,  dessen  Regierung  in 
Wirklichkeit  der  britische  High  Commissioner 
führt.  November  1919  ist  offiziell  die  Ueber- 
leitung  der  Regierung  zur  Selbstverwaltung 
unter  britischem  Schutz  erklärt  worden. 

Der  angloägyptische  Sudan  ist  seit  No- 
vember 1899  der  englischen  und  ägyptischen 

Regierung  gemeinsam  unterstellt,  wobei  die 
englische  Regierung  in  Kairo  überwiegt. 

Die  äußerlich  unter  einheimischen  Herr- 
schern stehenden  Malaienstaaten  scheiden 

sich  in  die  vier  verbündeten  und  die  fünf 
nicht  verbündeten  Staaten.  Die  vier  ersteren 
werden  von  einem  britischen  High  Com- 

missioner gemeinsam,  die  fünf  letzteren  von 
je  einem  britischen  Ratgeber  einzeln  ver- waltet. Aehnlich  steht  es  mit  Brunei  und 
Sarawak  auf  Borneo. 

Hierzu  kommen  noch  die  von  Chartered 
Companies  verwalteten  Gebiete  Rhodesien 
und  Nordborneo. 

Schließlich  darf  nicht  unerwähnt  bleiben, 
daß  neuerdings  auch  Dominions  unter  die 
Kolonialmächte  gegangen  sind,  nämlich 
Australien  und  Neuseeland.  Ersteres  hatte 
schon  vor  1914  die  Verwaltung  des  Papua 
genannten  englischen  Teiles  von  Neuguinea 
und  hat  durch  den  Weltkrieg  Deutsch- 
Neuguinea,  den  Bismarckarchipel  und  die 
Marshallinseln  dazu  erworben.  Letzteres 
nahm  Deutsch-Samoa. 

Nach  dem  Umfang  und  der  Vielseitigkeit 
des  englischen  Kolonialwesens  zu  schließen, 
sollte  man  annehmen,  daß  ein  äußerst 
umfangreicher  Apparat,  ja  vielleicht  der 
gewaltigste  Verwaltungsapparat  des  Mutter- 

landes überhaupt  eigens  für  die  Kolonien 
vorhanden  sei.  In  der  Praxis  liegen  die  Dinge 
indessen  ganz  anders.  Die  englische  Kolonial- 

verwaltung neigt  dem  Charakter  des  eng- 
lischen Volkes  entsprechend  zur  Dezentrali- 

sation'),  so  daß  auch  in  den  Kronkolonien, 
Protektoraten  und  Territories  viel  mehr 
an  Ort  und  Stelle  regiert  wird  als  z.  B.  bei 
der  streng  zentralistischen  französischen 
Kolonialverwaltung.  Auch  sind  weitaus  die 
bedeutendsten  und  menschenreichsten  briti- 

schen Besitzungen  dem  Einfluß  der  englischen 

1)  Dementsprechend  werden  die  Angelegen- 
heiten Indiens  in  einem  eigenen  „India  Office" 

und  diejenigen  Aegyptens  und  des  Sudan  im 
Auswärtigen  Amt  bearbeitet. 
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Kolonialverwaltung  praktisch  entzogen.  Dies 
gilt  zunächst  von  den  angeführten  Gruppen 
von  Selbstverwaltungskolonien,  die  in  einer 
Hinsicht  ganz  gleichartig  sind,  nämlich  in 
der  völligen  Selbstverwaltung  bis  zur  letzten 
Konsequenz  der  selbständigen  Handelspolitik. 
Der  britische  High  Commissioner  ist  zwar 
offiziell  Generalgouverneur,  aber  er  macht 
von  den  ihm  gebliebenen  Gewalten  der 
Legislative  und  dem  Vetorecht  keinen  Ge- 

brauch. Es  ist  eine  Eigentümlichkeit  des 
konservativen  Geistes  des  Engländertums, 
daß  noch  eine  Anzahl  anderer  Hechte  des 
Mutterlandes,  z.  B.  die  oberste  richterliche 
Berufungsinstanz,  das  Recht  des  englischen 
Parlaments,  Gesetze  zu  geben,  das  Recht 
des  englischen  Königs,  die  Ministerien  der 
autonomen  Kolonien  zu  ernennen,  bestehen 
geblieben  sind,  ohne  daß  irgendwie  davon 
je  Gebrauch  gemacht  wird  oder  auch  werden 
kann.  Treffend  wird  der  wirkliche  Zustand 
ausgedrückt  durch  eine  einige  Jahre  vor 
dem  Kriege  in  der  englischen  Presse  viel  be- 

sprochene Aeußerung  eines  kanadischen  Poli- 
tikers : 

„Zwischen  uns  und  Großbritannien",  sagte 
dieser  zu  einem  Journalisten,  „besteht  ein 
sehr  vernünftiges  und  nutzbringendes  Ueber- 
einkommen.  Es  schickt  uns  einen  Statt- 

halter, der  wenig  mehr  ist  als  ein  gesellschaft- 
licher Leiter  und  wir  bezahlen  ihm  ein 

jährliches  Gehalt  von  50  000  £.  Er  besitzt 
ungefähr  ebensoviel  wirkliche  Machtvoll- 

kommenheit über  die  Angelegenheiten  des 
kanadischen  Volkes  wie  Sie  haben." 

Der  schon  vor  dem  Kriege  in  England 

besprochene  Gedanke,  daß  das  „Empire" 
aus  den  verbündeten  five  nations  bestände, 
hat  sich  durch  die  zusammenschweißende 
Kraft  der  gemeinsamen  Waffenhilfe  und  die 
tatsächlich  militärisch  großen  Leistungen  der 
Dominions  im  Weltkriege  wesentlich  ver- 

tieft. Künftig  wird  das  Mutterland  nicht 
mehr  allein  über  die  Gesamtpolitik  des 
Empire  zu  entscheiden  haben,  sondern  alle 
außenpolitischen  Angelegenheiten  gemein- 

samer Natur  werden  durch  ein  Reich  s- 
kabinett  erledigt  werden,  in  dem  die 
Dominions  Sitz  und  Stimme  haben. 

Ferner  scheidet  praktisch  aus  der  eng- 
lischen Kolonialverwaltung  Indien  aus,  weil 

das  englische  Parlament  sich  zu  der  Ueber- 
zeugung  durchgerungen  hat,  daß  gerade 
dieses  Riesenreich  am  besten  von  einer  mit 
großen  Vollmachten  ausgestatteten  an  Ort 
und  Stelle  befindlichen  Zentralregierung  zu 
leiten  sei.  Das  gleiche  gilt  für  Aegypten 
ganz  unabhängig  davon,  ob  die  geplante 
Selbstverwaltung  Aegyptens  durchgeführt 
wird  oder  nicht.  Seit  den  Zeiten  des  Be- 

gründers der  englischen  Herrschaft  in  Aegyp- 
ten, des  Lord  Cromer,  unter  dessen  be- 

scheidener   offizieller     Stellung    als    „Rat- 

geber des  Khediven"  sich  die  Machtfülle eines  römischen  Prokonsuls  im  Stile  Sullas 
verbarg,  wird  Aegypten  in  Wirklichkeit  nach 
innen  und  außen  von  dem  an  Ort  und  Stelle 
befindlichen  ersten  britischen  Beamten,  jetzt 
High  Commissioner  genannt,  regiert.  Sehr 
viel  Selbständigkeit  wird  auch  den  Ratgebern 
der  Malaien  und  anderer  Tributärstaaten 
überlassen,  ebenso  den  Leitern  der  von 
Chartered  Companies  verwalteten  Gebieten. 
Die  hohe  Wertschätzung  der  Persönlichkeit, 
die  das  Engländertum  stets  auszeichnete, 
brachte  es  z.  B.  mit  sich,  daß  Cecil  Rhodes 
Rhodesien  unumschränkt  verwalten  durfte. 
Somit  bleiben  zur  mehr  oder  minder  direkten 

Leitung  vom  Mutterlande  aus  nur  die  Kron- 
kolonien, Protektorate  und  Territories  übrig, 

wobei  indessen  auch  hier  schädlicher  Zen- 
tralismus seitens  des  englischen  Kolonial- 

ministeriums vermieden  wird.  Um  einen 

Vergleich  auf  bevölkerungspolitischer  Grund- 
lage zu  geben,  sei  bemerkt,  daß  Groß- 

britannien selbst  46  Mill.  Einwohner  hat, 
die  dem  Kolonialministerium  entzogenen, 
an  Ort  und  Stelle  selbständig  verwalteten 
Gebiete  rund  360  Mill.  Einwohner  und  die 

vom  Mutterland  aus  regierten  40  Mill.  Ein- 
wohner. Das  selbständige  englische  Kolonial- 

ministerium ist  endgültig  1804  errichtet 
worden. 

Das  französische  Kolonialwesen  unter- 
scheidet sich  von  dem  englischen  durch  die 

scharfe  Neigung  zur  Zentralisation.  Unter 
Napoleon  III.  erhielten  allerdings  1854  die 
drei  alten  Kolonien  Martinique,  Gouadeloupe 
und  Reunion  eine  beschränkte  lokale  Selbst- 

verwaltung. Durch  Dekret  vom  30./IX.  1870 
wurden  sogar  den  entwickelteren  Kolonien 
Abgeordnete  für  das  Parlament  zugebilligt, 
eine  parlamentarische  Vertretung,  die  so  weit 
ausgebaut  wurde,  daß  heute  die  Kolonien 
durch  9  Senatoren  und  16  Abgeordnete  im 
französischen  Parlament  vertreten  sind.  Ge- 

rade dieses  Verfahren  zeigt  zentralistischen 
Geist,  führt  es  doch  dahin,  daß  ein  ein- 

heitliches in  Paris  wirkendes  Parlament  die 

Angelegenheiten  des  ganzen  riesigen  fran- 
zösischen Kolonialgebietes  behandeln  soll. 

Der  Engländer  von  dem  Standpunkt  aus- 
gehend, daß  man  in  London  nicht  wissen 

könne,  was  in  Kapstadt  zweckmäßig  sei  und 
dort  nicht,  welche  augenblicklichen  Maß- 

nahmen die  Verhältnisse  z.  B.  in  Sidney  er- 
heischen, geht  genau  den  umgekehrten  Weg, 

indem  er  das  heimische  Parlament  von 
Kolonialvertretern  frei  hält,  um  dafür  eigene 
Kolonialparlamente  an  Ort  und  Stelle  zu 
bilden.  Die  französische  Gesetzgebung  neigt 
neuerdings  wieder  sehr  dahin,  die  Kolonien 
dem  Mutterland  vollständig  unterzuordnen, 
eine  Richtung,  die  mit  dem  Worte  „assu- 
jettisement"  gekennzeichnet  worden  ist. 

Die  Angelegenheiten  der  Kolonialverwal- 
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tung  waren  sehr  lange  teils  dem  Marine-, 
teils  dem  Handelsministerium  unterstellt. 

1894  wurde  ein  selbständiges  Kolonial- 
ministerium eingerichtet,  das  durch  Dekret 

v.  20./V.  1911  die  jetzt  gültige  Neuorgani- 
sation erhielt  und  damit  zur  umfangreichsten 

Kolonialzentralverwaltung  der  Erde  geworden 
ist.  Ihm  ist  als  Beirat  der  aus  kolonialen 

Kreisen  zusammengesetzte  „Conseil  superieur 

des  colonies"  (gebildet  1883)  angegliedert. 
Während  des  Krieges  wurde  eine,,Commission 

consultative  colonial"  geschaffen,  die  in 
ähnlicher  Zusammensetzung  wie  der  „Conseil 

superieur"'  an  der  Hand  ständiger  Berichte 
aller  Gouverneure  die  wirtschaftlichen  Ent- 
wicklungsmöglichkeiten  des  französischen 
Kolonialreich!-,  die  Förderung  des  Handels- 

verkehrs zwischen  Mutterland  und  Kolonien 

unter  Berücksichtigung  der  Schiffahrt  zu 
prüfen  und  darüber  dem  Kolonialminister 
Vorschläge  zu  unterbreiten  hatte.  Dieser 
Conseil  hat  unter  Leitung  des  Senators 
Beranger  große  Bedeutung  erlangt. 

Algier  ist  verwaltungsrechtlich  vollständig 
französische  Provinz,  Tunis  und  .Marokko 
sind  neuerdings  dem  Ministerium  des 
Aeußeren  unierstellt. 

Um  über  die  heutige  Organisation  der 
Kolonialverwaltung  einen  Ueberblick  zu 
geben,  seien  die  wichtigsten  Gesichtspunkte 
der  vom  Kolonialminister  zum  Dekret  v. 

20./V.  1911  gegebenen  Begründung  in  Leit- 
sätze zusammengefaßt: 

1.  Eine  weitgehende  Selbständigkeit  in 
der  Verwaltung  ist  die  Voraussetzung  für 
allen  Fortschritt  in  den  Kolonien. 

2.  Die  Aufgabe  des  Kolonialministers  ist 
es,  die  gemeinsamen  Interessen  der  Kolonien 
zu  verfolgen  und  den  höheren  Interessen  des 
Mutterlandes  anzugliedern. 

3.  Jeder  Kolonie  muß  die  Möglichkeit 
bleiben,  sich  selbständig,  ihren  natürlichen 
Verhältnissen  entsprechend,  weiter  zu  ent- 
wickeln. 

4.  Die  Sorge  für  die  Interessen 
der  Kolonien  soll  also  den  Gouver- 

neuren, die  für  die  Interessen  des 
Mutterlandes  dem  Minister  zustehen. 

5.  Es  ist  notwendig,  die  bisher  zentra- 
listisch-bureaukratische  Verwaltung  durch 
eine  den  praktischen  Entwicklungsmöglich- 

keiten entsprechende  zu  ersetzen.  Dem- 
gemäß werden 

6.  acht  selbständige  voneinander  unab- 
hängige Dienstzweige  geschaffen,  die  sich 

nach  eigenen  Bedürfnissen  weiter  gliedern 
können.  Davon  entfallen  vier  auf  diejenigen 

Kolonien,  die  sich  geographisch  und  wirt- 
schaftlich zu  natürlichen  Gruppen  zusammen- 

schließen.    Dies  sind: 

7.  Indochina,  Madagaskar  und  die  Kolo- 
nien im  Indischen  Ozean,  West-  und  Aequa- 

torialafrika,  Amerika  und  Ozeanien. 

_  8.  Alle  die  Gesamtheit  des  Kolonial- 
reiches betreffenden  rechtlichen,  politischen, 

wirtschaftlichen  und  finanziellen  Fragen 
werden  zu  einem  besonderen  Dienstzweig 
vereinigt. 

9.  Die  höheren  Beamten  sollen,  um  vor 
einseitiger  Entwicklung  bewahrt  zu  bleiben, 

ein  „Court  de  Conseillers"  zur  Beratung  des Ministers  bilden. 

Diese  Leitsätze  sind  in  der  Theorie  ganz 
vortrefflich.  Wie  wenig  indessen  dadurch 
der  französische  Zentralismus  ausgerottet 
wurde,  beweis)  am  besten  die  erwähnte 

Bildung  der  „Commission  consultative  colo- 
nial", der  auch  das  echt  französische  Streben, 

die  Interessen  der  Kolonien  denen  des  Mutter- 
landes dienstbar  zu  machen,  innewohnt.  Vor- 

nehmlich steht  die  Commission  im  Gegen- 
satz, zu  dem  in  Leitsatz  4  zusammengefaßten 

i  ie  ichtspunkt. 

Der  Grundsatz,  alle  kolonialen  Angelegen- 
heiten im  Geschäftskreis  des  Kolonial- 

ministeriums  zu  vereinigen,  ist  in  mancher 
Hinsicht  durchbrochen.  Die  in  Frankreich 
sehr  bedeutsame  Kolonialarmee,  gegründet 
1900,  untersteht  dem  Kriegsministerium.  Die 
Angelegenheiten  der  Post  sind  so  gut  wie 
ganz  dem  Postministerium  unterstellt.  Eine 
sehr  starke  Einwirkung  auf  alle  kolonialen 
Budgetfragen  sowie  auf  die  kolonialen 
Finanzbeamten  steht  dem  Finanzminister 

zu.  Alle  Bestimmungen  über  die  Justiz- 
verwaltung, die  sich  auf  das  koloniale  Justiz- 

wesen beziehen,  sind  schließlich  gemeinsame 
Sache  des  Kolonial-  und  des  Justizministers. 

Die  Einflußnahme  des  Parlaments  auf 
die  Kolonialverwaltung  ist  in  Frankreich 
ziemlich  bedeutsam.  In  2  Fällen  ist  stets 
ein  formelles  Gesetz  des  Parlaments  not- 

wendig. 1.  Wenn  die  Finanzen  des  Mutter- 
landes irgendwie  berührt  werden.  2.  Wenn 

eine  Gebietsabtretung,  eine  Erwerbung  oder 
ein  Gebietsaustausch  in  Frage  kommt.  Daß 

die  heimischen  gesetzgebenden  Körper- 
schaften sich  in  diesen  Punkten  die  Ent- 

scheidung vorbehalten  haben,  muß  aller- 
dings als  berechtigt  angesehen  werden. 

Die  Gouverneure  sind  wiederum  dem 
Kolonialminister  nahezu  in  vollem  Umfange 
unterstellt,  ihr  eigenes  Verordnungsrecht  ist 
beschränkt.  In  einzelnen  Kolonien  sind  den 

Gouverneuren  „Conseils  generaux"  mit  vor- 
wiegend beratender  Stimme  beigegeben.  So- 

mit gibt  es  keine  französische  Kolonie  mit 
voller  Selbstverwaltung,  eigenen  Ministern 
und  Parlamenten  im  Sinne  der  englischen 
Dominions.  Andererseits  hat  Frankreich 
auch  keine  Siedlungskolonien  von  solcher 
Bedeutung  zu  entwickeln  verstanden.  Als 
einzige  Ausnahme  kann  Algier  mit  800  000 
Weißen,  darunter  500  000  Franzosen,  auf 
43/«  Mill.  Eingeborene  bezeichnet  werden. 
Es  ist  ungemein  bezeichnend  für  die  Richt- 

51* 



804 Kolonien  und  Kolonialpolitik 

linien  der  französischen  Kolonialpolitik,  daß 

gerade  diese  Kolonie  dem  Mutterlande  ein- verleibt worden  ist. 
So  stellt  sich  im  ganzen  heraus,  daß 

Frankreich  verwaltungstechnisch  noch  heute 
in  vieler  Beziehung  an  veralteten  merkan- 
tilistischen  Gesichtspunkten  festhält;  nicht 
etwa  aus  Schwächegefühl  den  Kolonien 
gegenüber  wie  Portugal,  sondern  aus  natio- 

nalem Egoismus  in  engerem  Sinne.  Der 
Franzose  ist  sich  bewußt,  daß  seine  welt- 

wirtschaftlichen Fähigkeiten  hinter  denen 
der  Angelsachsen,  Deutschen  und  Japaner 
zurückstehen  und  sucht  deshalb  seine 
Kolonien  vor  jedem  fremden  Einfluß  zu 
schützen.  Die  Rassenkraft  der  Franzosen 
und  ihre  Auswanderungslust  ist  nur  eine 
geringe.  Frankreichs  unbezähmbarer  poli- 

tischer Ausdehnungsdrang  steht  in  einem 
merkwürdigen  Gegensatz  zu  dem  wirtschaft- 

lich durchgängig  bescheidenen  Ziel,  als 
friedlicher  Rentner  im  Mutterland  zu  sterben. 
Dieser  innere  Zwiespalt  ist  dem  französischen 
Kolonialwesen  deutlich  aufgeprägt. 

Wie  schon  angedeutet,  verfährt  Por- 
tugal verwaltungsrechtlich  nach  ähnlichen 

Grundsätzen  wie  Frankreich.  Auch  nach 
Einführung  der  Republik  hielt  man  bei  der 
Neuregelung  der  portugiesischen  Kolonial- 

verwaltung an  den  aus  alter  Zeit  über- 
kommenen zentralistisch  autokratischen 

Grundsätzen  fest.  1911  wurde  das  vorher 
dem  Marineministerium  unterstellte  Sekre- 

tariat der  Kolonien  zu  einem  selbständigen 
Kolonialministerium  erhoben.  Eine  Mit- 

wirkung anderer  Ministerien  in  kolonialen 
Verwaltungsangelegenheiten  findet,  abgesehen 
von  den  Finanzen,  nicht  mehr  statt.  Das 
koloniale  Budgetrecht  wurde  zuletzt  durch 
das  G.  v.  30./VII.  1913  geregelt,  wonach 
die  Kolonien  ihre  Budgets  innerhalb  des 
Rahmens  des  allgemeinen  Staatsbudgets 
aufzustellen  und  dem  Finanzminister  zu 
unterbreiten  haben.  Letzterer  hat  das 
Staatsbudget  dem  Abgeordnetenhaus  vorzu- 
legen. 

Wie  Frankreich  Algier,  so  hat  Portugal 
die  Azoren  und  Madeira  dem  Mutterlande 
einverleibt.  Aber  selbst  die  eigentlichen 
Kolonien  gelten  in  Portugal  in  gewissem 
Sinne  als  Teile  des  Mutterlandes  (Pro- 
vincias).  Alle  in  den  Kolonien  geborenen 
Portugiesen  wählen  zum  heimischen  Par- 

lament Abgeordnete  in  besonders  einge- 
richteten 14  kolonialen  Wahlbezirken.  Es 

versteht  sich,  daß  ebenso  wie  in  Frankreich 
auch  in  Portugal  die  kolonialen  Abgeordneten 
keinen  wirklichen  Einfluß  ausüben  können, 
da  sie  in  der  Masse  des  Parlaments  ver- 

schwinden. Selbstverwaltungen  im  englischen 
Sinne  gibt  es  selbstverständlich  nicht.  Aller- 

dings liegt  hierfür  auch  kein  Bedürfnis  vor. 
Im  übrigen  ist  die  Zentralisation  in  vieler 

Beziehung  noch  ausgeprägter  als  in  Frank- 
reich. Die  heutigen  Generalgouverneure  für 

Angola,  Mozambique,  Indien  ebenso  wie  die 
Gouverneure  der  kleineren  Kolonien  stehen 
unter  scharfer  Kontrolle  der  Zentralverwal- 

tung, ihre  Befugnisse  sind  genau  festgelegt. 
Allerdings  ist  durch  V.  v.  15./VIII.  1914 
wieder  eine  Lockerung  eingetreten,  indem 
allen  portugiesischen  Kolonien  das  Recht 
verliehen  wurde,  ein  eigenes  Zivilgesetzbuch 
einzuführen  und  besondere  Grundsätze  für 
die  Finanzverwaltung  aufzustellen.  Daß 
Portugal  nicht  ohne  Grund  sich  krampfhaft 
bestrebt,  durch  starke  Zentralisation  seinen 
Kolonialbesitz  festzuhalten,  beweisen  neuer- 

dings von  den  Konzessionsgesellschaften  in 
Mozambique  erzwungene  wichtige  Selbst- 

verwaltungsrechte, die  sich  hauptsächlich  in 
der  Bildung  eines  gesetzgebenden  Rates  für 
diese  Kolonie  äußern. 

Wie  schon  früher  bemerkt,  hatte  Leo- 
pold IL  von  Belgien  den  Kongostaat  voll- 

ständig absolut  regiert.  Erst  Ende  1908 
ging  der  Kongostaat  auf  Grund  langwieriger 
Verhandlungen  als  Belgisch- Kongo  in  den 
Besitz  Belgiens  über.  Die  autokratische 
Verwaltung  der  Kolonie  wurde  indes  durch 
diese  Uebernahme  nur  wenig  geändert.  Ins- 

besondere blieb  die  Gewalt  der  Krone  in 
dem  neuen  Kolonialgesetz  stärker  betont  als 
sonst  üblich.  Die  ausführende  Gewalt 
kommt  dem  König  allein  zu,  die  geschaffenen 
Aufsichtsbehörden,  der  Kolonialrat,  der 
oberste  Rat  und  die  Landkommissionen 
haben  nur  beratende  Befugnis.  Selbst  in 
die  dem  Parlament  zustehende  gesetzgebende 
Gewalt  hinein  erstreckt  sich  die  Befugnis 
des  Königs.  Z.  B.  ist  er  berechtigt,  für  alle 
nicht  vom  Gesetz  vorgesehenen  Fälle  Dekrete 
zu  erlassen,  die  freilich  nachher  durch 
Gesetze  wieder  aufgehoben  werden  können. 
Falls  die  Kammern  5  Tage  vor  Beginn  des 

Etatsjahres  noch  nicht  über  das  Budget  be- 
stimmt haben,  beschließt  der  König  über 

die  Ausgaben  von  drei  zu  drei  Monaten. 
Die  richterliche  Gewalt  ist  von  den  übrigen 

getrennt.  Ein  besonderes  Obergericht  be- findet sich  als  letzte  Instanz  im  Mutterlande. 
Die  Zentralregierung  der  Kolonie  wird 

in  der  Hauptsache  vom  Kolonialministerium 
gebildet.  Der  Kolonialminister  wird  durch 
den  König  ernannt  und  abgesetzt.  Der 
wiederum  vom  Kolonialminister  abhängige 
Generalgouverneur  hat  eine  immer  noch 
recht  autokratische  Stellung.  Die  vom 
Kolonialminister  Renkin  1914/15  eingeführten 
Reformen  haben  zwar  zu  einer  starken  De- 

zentralisation im  verwaltungstechnischen 

Sinne  geführt,  ohne  indessen  dem  Selbst- 
verwaltungsgedanken bemerkenswerte  Zu- 

geständnisse zu  machen.  Die  Finanzen  der 
Kolonie  sind  von  denen  des  Mutterlandes 

streng    geschieden,    werden    indessen    vom 
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heimischen  Parlament  kontrolliert.  Auch 

die  Schulden  Belgisch-Kongos  sind  alleinige 
Last  der  Kolonie. 

Hieraus  ergibt  sich,  daß  auch  Belgien 
seinen  verhältnismäßig  bedeutenden  Kolonial- 

besitz in  scharfer  Abhängigkeit  hält,  nur  daß 
im  Gegensatz  zu  Frankreich  und  Portugal 
die  Krone  der  vorherrschende  Faktor  ist. 

Der  Kolonialbesitz  der  Niederlande  ist 
nächst  dem  englischen  im  Vergleich  zum 
Mutterland  der  gewaltigste.  Den  33  000  qkm 
des  Mutterlandes  stehen  2  Mill.  qkm  Kolonial- 

besitz gegenüber.  Auf  6y2  Mill.  Nieder- 
länder kommen  47  Mill.  Kolonialeinwohner 

(Zählung  vom  31./XII.  1917).  Unter  diesen 
l'in  -landen  ist  es,  zumal  auch  die  Nieder- 

lande im  Gegensatz  zu  England  über  keine 
Siedlungskolonie  verfügen,  begreiflich,  daß 
der  schwache  neutrale  Staat  seinen  Kolonial- 

besitz gleichfalls  vom  Mutterlande  stark 
abhängig  macht. 

An  der  Spitze  der  niederländischen 
Kolonialverwaltung  steht  ein  Kolonial- 

minister, der  vom  Parlament  sehr  abhängig 
ist.  Die  mit  starken  Befugnissen  ausge- 

statteten Generalgouverneure  bzw.  Gou- 
verneure sind  wiederum  dem  Kolonial- 

minister bzw.  der  Krone  unterstellt.  Da 
nun  der  Kolonialminister  für  die  gesamte 
Regierungstätigkeit  vor  dem  Parlament  die 
Verantwortung  traut,  ergibt  sich,  daß  der 
niederländische  Kolonialbesitz  im  Grunde 
vom  Parlament  regiert  wird.  Immerhin 
bleibt  der  Generalgouverneur  von  Batavia 
praktisch  die  wichtigste  Persönlichkeit  der 
niederländischen  Kolonialpolitik. 

In  Niederländisch-Indien,  insbesondere 
in  Java,  regieren  die  Gouverneure  vielfach 
durch  den  Mund  der  einheimischen  auto- 

kratischen Herrscher,  denen  Residenten  bei- 
gegeben sind.  Demgemäß  ist  die  Gesamt- 

verwaltung autokratisch.  Als  einziger  Ansatz 
zur  Selbstverwaltung  ist  1916  ein  Kolonialer 
Rat  für  Niederländisch-Indien  geschaffen, 
der  zwar  vorwiegend  aus  Eingeborenen  be- 

stehen soll,  aber  eben  nur  beratende  Befug- 
nisse hat. 

Als  Rest  der  früheren  alleinigen  Ver- 
waltung der  niederländischen  Kolonien  durch 

die  Kompanien  sei  endlich  erwähnt,  daß 
noch  eine  Anzahl  Gesellschaften  als  Beiräte 
zur  kolonialen  Zentralverwaltung  der  Heimat 
zugezogen  sind. 

Es  würde  zu  weit  führen,  hier  noch  die 
Kolonialverwaltung  der  weniger  bedeutenden 
europäischen  Kolonialmächte  wie  Spanien 
und  Italien  zu  erörtern.  Es  sei  nur  bemerkt, 
daß  die  spanische  Kolonial  Verwaltung,  die 
von  verschiedenen  Ministerien  geführt  wird, 
vorwiegend  von  der  Heimat  aus  gelenkt 
wird.  Die  Rechte  der  Gouverneure  sind  be- 

schränkt, Ansätze  von  Selbstverwaltung 
sind  vorhanden. 

Die  italienische  Kolonialverwaltung 
bedient  sich  eines  die  gegenwärtige  Bedeutung 
des  italienischen  Kolonialbesitzes  überstei- 

genden Apparates  unter  Leitung  eines  Kolo- 
nial ministers.  Dieser  ist  dem  Parlament  ver- 

antwortlich, insbesondere  im  Budgetwesen, 
da  die  Kolonien  ein  selbständiges  Budget 
aufzustellen  haben.  Die  Gouverneure  sind 
dem  Kolonialminister  unterstellt,  haben  aber 
stärkere  Vollmachten  als  die  spanischen.  An- 

sätze zur  Selbstverwaltung  sind  gleichfalls 
vorhanden. 

Angesichts  der  Entwicklung  des  Staaten- 
bundes der  Vereinigten  Staaten,  der 

allmählich  einen  Teil  seines  ungeheuren  Ge- 
bietes nach  dem  anderen  nach  entsprechen- 

der Entwicklung  als  selbständigen  Staat 
angliederte,  hätte  man  viel  eher  annehmen 
können,  daß  die  Vereinigten  Staaten  auch 
ihren  Kolonialbesitz  dem  Mutterlande  als 
Staaten  angliedern  würden,  als  dies  bei  den 
i'.inheitsstaaten  Frankreich  und  Portugal 
der  Fall.  Die  Vereinigten  Staaten  haben  in- 

dessen diesen  Weg  nicht  beschritten,  in- 
dessen ihren  Kolonien  verhältnismäßig  große 

Selbständigkeit  gelassen.  In  der  Haupt- 
kolonie, den  Philippinen,  ist  sogar  fast 

völlige  Selbstverwaltung  mit  Zweikammer- 
system eingeführt.  Kuba  hat  eine  Sonder- 

stellung erhalten  als  selbständiger  Staat 
mit  eigenem  Präsidenten  unter  der  Ober- 

hoheit der  Vereinigten  Staaten.  Alaska  gilt 
als  Territorium  und  wird  ein  solches  mangels 
genügender  Entwicklungsfähigkeit  bleiben. 
Hawai  gilt  gleichfalls  als  Territorium  und 
hat  weitgehende  Selbstverwaltung  mit  Zwei- 

kammersystem erhalten.  Portoriko  hat  seit 
1917  gleichfalls  weitgehende  Selbstverwal- 

tung mit  Zweikammersystem.  Die  Gou- verneure aller  dieser  Kolonien  haben  die 
Exekutive  und  werden  vom  Präsidenten  der 
Vereinigten  Staaten  direkt  ernannt.  Der 
Präsident  ernennt  auch  die  Gouverneure  der 
kleineren  Besitzungen  wie  Guam  und  Samoa. 
Guam  gilt  als  militärischer  Stützpunkt  und 
wird  dementsprechend  verwaltet.  Auf 
Samoa  ist  die  Eingeborenenbevölkerung  be- 

reits an  der  Verwaltung  beteiligt. 
In  den  Vereinigten  Staaten  gibt  es  keine 

eigentliche  koloniale  Zentralverwaltung,  viel- 
mehr unterstehen  alle  dem  Mutterland  vor- 

behaltenen Angelegenheiten  direkt  dem  Prä- 
sidenten der  Vereinigten  Staaten.  Die 

militärischen  Fragen  werden  von  einer  Ab- 
teilung  des    Kriegsministeriums   bearbeitet. 

In  Japan  machen  sich  schon  eher  Nei- 
gungen zur  Angliederung  von  Außenbe- 

sitzungen an  das  Mutterland  bemerkbar. 
So  ist  Korea,  das  seit  1910  allerdings  sehr 
autokratisch  von  einem  Generalgouverneur 
verwaltet  wird,  seit  1919  vollständig  dem 
Mutterlande  eingegliedert  worden.  Die  An- 

gliederung der  japanischen  Kolonien  an  das 
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Mutterland  ist  verwaltungspolitisch  viel  eher 
begreiflich  als  bei  den  europäischen  Staaten, 
da  die  japanische  Kolonialbevölkerung  keine 
wesentlichen  Rassenunterschiede  gegenüber 
dem  Mutterlande  aufweist. 

Vorläufig  sind  die  übrigen  Besitzungen, 
wozu  auch  Hokaido  gehört,  eigenen  Gouver- 

neuren unterstellt,  denen  im  großen  ganzen 
freie  Hand  gelassen  wurde.  Diese  Dezen- 

tralisation soll  sich  bisher  sehr  bewährt 
haben.  Seit  1910  ist  wohl  eine  Kolonial- 

zentralverwaltung unter  dem  stolzen  Namen 
Reichskolonialamt  eingerichtet,  doch  wird 
dies  nicht  als  selbständiges  Ministerium  ge- 

führt, gehört  vielmehr  zum  direkten  Amts- 
bereich des  Ministerpräsidenten  und  ist 

möglicherweise  zum  Absterben  verurteilt.  \ 
Formosa  wird  stets  einen  eigenen  Charakter : 
behalten,  desgleichen  die  von  Deutschland 
erworbenen  Inseln  und  Pachtgebiete.  Die 
Einverleibung  der  mehr  und  mehr  japani- 1 
sierten  nördlichen  Besitzungen  Hokaido, 
Sachalin  und  Kurilen  dürfte  indessen  nur 
eine  Frage  der  Zeit  sein. 

2.  Wirtschaftspolitik.  Sowohl  der 
Verwaltungspolitik  wie  der  Wirtschafts- 

politik zuzurechnen  ist  die  Behandlung 
der  Eingeborenen,  die  im  ganzen  ge- 

nommen gleichzeitig  auch  für  beide  Gebiete 
die  wichtigste  Aufgabe  darstellt.  Hier  zeigt 
sich  die  Notwendigkeit  staatlichen  Ein- 

greifens in  entscheidender  Weise.  Lehrt 
doch  die  Kolonialgeschichte  aller  Zeiten  und 
Völker,  daß  die  Ueberlassung  der  Einge- 

borenen an  kaufmännische  Unternehmungen 
oder  an  Kolonisten  diesen  zum  Unheil  ge- 

reicht und  damit  schließlich  die  ganze 
Kolonialarbeit  um  ihre  besten  Früchte 
bringt.  Es  ist  das  Verdienst  der  englischen 
Kolonialklassiker  G.  C.  Lewis,  H.  Merivale 
und  E.  G.  Wakefield,  die  Notwendigkeit 
einer  staatlichen  Eingeborenenpolitik  wissen- 

schaftlich begründet  zu  haben.  Der  alte 
Satz  „Die  Eingeborenen  sterben  durch  die 
Berührung  mit  den  Weißen  aus"  ist  in  der 
Zeit  der  selbstherrlichen  Kolonisten-  und 
Gesellschaftsregierung  entstanden  und  gleicht 
einem  vernichtenden  Urteil.  Zweifellos  gibt 
es  gewisse  Krieger-  und  Nomadenvölker  wie 
die  Australier,  nordamerikanischen  Indianer, 
Hottentotten  und  Buschmänner,  die  ge- 

wissermaßen durch  sich  selbst  zugrunde 
gehen  müssen,  da  sie  sich  über  ihr  eigenes 
Lebenselement,  Krieg  und  Jagd,  nicht  zu 
erheben  vermögen.  Hier  kann  man  den 
Kolonisten  nur  vorwerfen,  den  Niedergang 
beschleunigt  zu  haben. 

Die  Bevölkerungsverheerungen  in  Afrika 
durch  Kriege  und  Sklaverei  bleiben  aber 
allein  eine  durch  Gewinnsucht  diktierte 
Schändlichkeit.  Die  praktisch  im  Kongo- 

staat Leopolds  II.  mit  seinen  zahlreichen 
Ausbeutergesellschaften    unwirksam    geblie- 

benen Vorschriften  der  Kongokonferenz  be- 
weisen, daß  internationale  Abmachungen 

solange  nicht  fruchten,  ehe  nicht  die  Kolonial- 
politik der  Völker  von  einer  verantwortungs- 

bewußten staatlichen  bzw.  parlamentarischen 
Verwaltung  geleitet  wird.  Mag  man  auch 
die  Bevölkerung  des  Kongo  nie  genau  gezählt 
haben,  es  bleibt  eine  belastende  Tatsache, 
daß  man  sie  vor  30  Jahren  durchweg  auf  20 
und  jetzt  auf  7  Mill.  schätzt.  Den  besten 
Beweis  für  die  unnütze  Volkskraftvergeudung 
unter  der  Gesellschaftsherrschaft  in  Britisch- 
und  Niederländisch-Ostindien  liefert  das 
starke  Anwachsen  der  Bevölkerung  in  diesen 
Ländern  seit  der  Einführung  einer  ernsthaften 
Staatsverwaltung.  Andererseits  hat  nicht 
jede  staatliche  Verwaltung  sich  in  der  Ein- 

geborenenpolitik zu  der  nötigen  sittlichen 
Reife  und  wirtschaftlichem  Verständnis 
durchgearbeitet.  Frankreich  vergeudet  noch 
heute  das  kostbare  Menschenmaterial  seines 
riesigen  westafrikanischen  Kolonialreiches  in 
seiner  europäischen  Kriegspolitik.  Im  ganzen 
läßt  sich  jedoch  feststellen,  daß  mit  dem 
Siege  des  Staatsgedankens  in  der  Kolonial- 

politik eine  ständige  Vermehrung  aller  an 
sich  lebenskräftigen  Eingeborenenvölker  — 
dazu  gehören  in  erster  Linie  die  afrikanischen 
Neger  —  eingetreten  ist. 

Die  staatliche  Eingeborenenpolitik  findet 
ihren  Ausdruck  in  einer  vernünftigen  Ver- 

waltung und  Leitung  der  Angelegenheiten 
der  Eingeborenen  unter  Berücksichtigung 
ihrer  urtümlichen  Anschauungen.  Das  muß 
besonders  in  der  Rechtspflege  hervortreten. 
Von  nicht  geringer  Bedeutung  ist  die  Hygiene. 
Die  damit  Hand  in  Hand  gehende  Ver- 

mehrung und  Kräftigung  der  Eingeborenen- 
bevölkerung muß  sich  wirtschaftlich  segens- 

reich bemerkbar  machen,  denn  von  der  Zahl 
und  Arbeitsleistung  der  Eingeborenen  hängt 
schließlich  die  wirtschaftliche  Bedeutung  jeder 
Kolonie  ab,  selbst  bei  vielen  Siedlungs- 

ländern, wie  z.  B.  Britisch-Südafrika.  Man 
geht  nicht  fehl,  den  wirtschaftlichen  Wert 
einer  Kolonie  in  der  Hauptsache  nach  ihrer 
Bevölkerungszahl  einzuschätzen.  Steuerlich 
kommt  dies  deutlich  zum  Ausdruck  in  der 
üblichen  Methode,  die  Eingeborenen  nach 
Hütten  bzw.  Köpfen  zu  besteuern,  d.  h.  das 
Ergebnis  von  der  Gesamtzahl  abhängig  zu 
machen. 

Neben  der  sorgsamen  Pflege  der  Ein- 
geborenenpolitik steht  bei  der  kolonialen 

Wirtschaftspolitik  die  Entwicklung  des 
Verkehrswesens  im  Vordergrund.  Die 
Wirtschaft  einer  Kolonie  kann  sich  auch  bei 
dichter  Bevölkerung  erst  entfalten,  wenn  sie 
durch  Verkehrswege  großzügig  erschlossen 
ist.  Das  beste  Beispiel  bietet  die  deutsche 
Kolonialwirtschaft,  die  nach  20jähriger 
Stagnation  sich  staunenswert  entwickelte, 
als    der    Dernburgsche    Eisenbahnplan    zur 
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schnellen  Durchführung  kam.  Hat  in  diesem 
Falle  das  staatliche  Eingreifen  den  Vorrang 
behauptet,  so  ist  dies  nicht  notwendiger- 

weise immer  der  Fall,  wie  die  großzügige 
Erschließung  Rhodesiens  durch  Cecil  Rhodes 
beweist.  Um  auf  das  deutsche  Beispiel 
zurückzukommen,  so  hat  hier  zwar  der  Staat 
in  der  Erschließung  der  Kolonien  selbst 
und  in  Hafenbauten  den  Vorrang  behauptet, 
hat  dagegen  den  privaten  Unternehmungs- 

geist im  nicht  minder  wichtigen  Uebersee- 
verkehr  zwischen  dem  Mutterland  und  den 

Kolonien  den  Vorrang  lassen  müssen. 

Zum  Vergleich  sei  hier  eine  Statistik  der  ko- 
lonialen Eisenbahnbauten  Afrikas  eingefügt 

(8.  Tab.  unten  |.  Auf  diesen  Erdteil  müssen  wir 
unseren  Vergleich  beschränken,  da  verschie- 

dene Kolonialmächte,  darunter  Deutschland, 
lediglich  in  Afrika  Eisenbahnen  besaßen. 

Im  übrigen  ist  zu  der  Tabelle  folgendes 
zu  bemerken:  Zweifellos  ist  die  neuere  Ent- 

wicklung Deutsch- Afrikas  und  Rhodesiens  am 
glänzendsten.  Dafür  haben  diese  Gebiete 
entweder  keine  ausreichenden  Wasserstraßen 

oder  siewarenvordeni  Wcltkric^nochnichtge- 
nügend  erschlossen.  Belgisch-Kongos  Eisen- 

bahnnetz wird  bedeutsam  ergänzt  durch  das 
auf  Tausende  von  Kilometern  durch  Dampf- 

schiffahrt ausgenutzte  Stromnetz  des  Kongo. 
Die  Verkehrsentwicklung  Aegyptens  und 
des  Sudans  erscheint  noch  bedeutender, 
wenn  man  die  kräftige  Ausnutzung  der 
Schiffbarkeit  des  Nilgebietes  in  Erwägung 
zieht.  Auch  die  gut  organisierte  Schiffahrt 
auf  dem  Viktoriasee  verdient  hier  Erwähnung. 
Das  Zurückbleiben  Italiens  erklärt  sich 

durch  die  erst  1912  vollzogene  Erwerbung 
seines  afrikanischen  Hauptgebietes  Tripolis 
mit  der  Cyrenaika. 

In  die  angegebenen  Bahnnetze  sind  alle  j 

als  wichtige  Verkehrswege  in  Frage  kom-  j 
mende   Bahnen  ohne   Berücksichtigung  der ; 

Spurweite  eingerechnet.  In  Algier  und 
Aegypten  wird  vielfach  die  europäische 
Normalspurweite  (1435  mm)  angewendet. 
Im  übrigen  hat  sich  in  ganz  Afrika  allmählich 
die  Ein-Meter-Spurweite  bzw.  die  Kapspur 
1067  mm  als  zweckmäßigste  Normalspur 
für  Afrika  durchgesetzt. 

In  der  Regel  werden  die  zu  Verkehrs- 
zwecken aufgenommenen  Kapitalien  sich 

bei  einer dichtenBevölkerungschnellerbezahlt 
machen,  als  in  dünn  bevölkerten  Gebieten, 
wie  die  Beispiele  Aegyptens  und  Javas 
zeigen.  Andererseits  können  sich  Verkehrs- 

wege einfach  durch  den  Ausbau  von  Boden- 
schätzen bezahlt  machen,  wie  sich  aus  der 

Verkehrsentwicklung  des  dünn  besiedelten 
Südafrika  und  der  südwestafrikanischen 
Otavibahn  leicht  feststellen  läßt.  Im  übrigen 
darf  eine  gesunde  koloniale  Eisenbahn- 
politik  sich  nicht  allein  vom  Standpunkt 
der  schnellen  Rentabilität  leiten  lassen, 
neben  strategischen  Zwecken  kommen  hier 
vielfach  Siedlungsaufgaben  auf  lange  Sicht 

in  Frage.  Schon  deshalb  ist  eine  fortschrei- 
tende  Verstaatlichung  der  kolonialen  Eisen- 

bahnen festzustellen.  Sie  erklärt  sich  aber 
ferner  durch  das  Bedürfnis  des  Staates,  das 
gewaltige  Machtmittel  des  Verkehrswesens 
schon  mit  Rücksicht  auf  die  Gestaltung 
der  Tarifpolitik  in  Ergänzung  der  Zollpolitik 
in  die  Hand  zu  bekommen.  Infolgedessen 
übernimmt  der  Staat  Eisenbahnen  und 
Häfen  mit  ihrem  Küstenverkehr,  während 

die  hohe  See  den  meist  privaten  Schiffahrts- 
unternehmungen überlassen  bleibt.  Dieses  in- 

ternationale Gebiet  mit  seinem  scharfen 

Wettbewerb  ist  der  gegebene  Tummelplatz 
für  unternehmungslustiges  Privatkapital. 

Auch  der  Hebung  der  Bodenproduktion 
muß  der  Staat  seine  Aufmerksamkeit  zu- 

wenden, d.  h.  eine  gewisse  Produktions- 
politik entfalten.     Hierzu  gehört  die  be- 

Größe Bevölkerung 

1890 1900 
1913 Mill.  qkm Mill. 

England   

5200 

11  400 

25  000 

8,4 

50 

davon: 

Aegvpten  und  Sudan     .    . 1550 

3360 

6000 3 

14 

Rhodesien   
610 

3500 

1 

i,75 

Südafrikanische  Union   .    . 

l) 

x) 

13750 

1,23 

6 

Frankreich   

353o 4670 
9600 

10,3 

38 

davon: 

Algier  und  Tunis     .... 

3100 425° 

6380 

o,7 

7,5 

Belgisch-Kongo   
— 

400 

1  400 

2,4 

i5,s 

Deutsche  Kolonien  .... — 

465 

4600 

2,7 

11,2 

Portugal   
— 365 1  600 

2,1 

7 
— 

i55 

i,5 

1,6 

J)  Die  Zahlen  der  Südafrikanischen  Union  konnten  erst  1913  in  die  Erscheinung  treten,  da 
der  Bund  erst  wenige  Jahre  zuvor  entstanden  war.  Die  einzelnen  Teile  der  Südafrikanischen  Union 
hatten  schon  1890  ein  ansehnliches  Eisenbahnnetz. 
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sondere  Förderung  weltwirtschaftlich  als 
lebenswichtig  erkannter  Erzeugnisse,  wie 
z.  B.  Baumwolle.  Seit  1900  haben  alle 
europäischen  Kolonialstaaten,  um  dem 
drückenden  amerikanischen  Uebergewicht 
zu  begegnen,  eine  gewisse  Baumwollerzeu- 
gungspolitik  getrieben,  voran  England  in 
Aegypten  und  Indien.  Auch  die  gewaltige 
Entwicklung  der  Kautschukerzeugung  in  den 
Malaienstaaten  ist  ohne  staatliche  Ein- 

wirkung der  englischen  Kolonialpolitik  un- 
denkbar. Im  übrigen  muß  auf  diesem  Ge- 

biete in  weitem  Maße  der  privaten  Initiative 
freie  Hand  gegeben  werden,  da  diese  wirt- 

schaftlicher zu  arbeiten  pflegt.  Zweckmäßig 
nimmt  der  Staat  die  Einrichtung  von  Muster- 

anstalten, Versuchsstationen,  Ausstellungen, 
Landwirtschafts-  und  Minenkammern  usw. 
in  die  Hand. 

Damit  kommen  wir  zu  dem  Gebiet  der 

Handelspolitik,  dessen  Gedeih  und  Ver- 
derb von  der  Gestaltung  der  Eingeborenen- 

Verkehrs-  und  Produktionspolitik  in  hohem 
Maße  abhängig  ist.  Der  Handel  soll  letzten 
Endes  alle  Kapitalinvestitionen  bezahlt 
machen.  Er  ist  das  eigentliche  Bindeglied 
zwischen  Mutterland  und  Kolonien  und  seine 
Pflege  fordert  eine  besonders  überlegte  und 
den  weltwirtschaftlichen  Verhältnissen  an- 

gepaßte Vereinigung  von  freier  Betätigung 
des  privaten  Unternehmertums  und  ge- 

schickter Einwirkung  der  Regierung.  Diese 
Einwirkung  der  Regierung  äußert  sich  vor- 

nehmlich in  der  Zollpolitik.  Eine  glück- 
liche Zollpolitik  muß  gleichzeitig  als  Schutz 

der  pflegebedürftigen  kolonialen  Erzeugung, 
als  Ausnutzung  wertvoller  Ausfuhren  und 
von  Luxuseinfuhren  im  staatlichen  Interesse 
und  als  Hauptförderung  des  Gesamthandels 
wirken.  Damit  ist  dem  alten  System  der 
einfachen  Monopolisierung  des  Kolonial- 

handels für  das  Mutterland  ebenso  das  Urteil 
gesprochen  wie  einer  kurzsichtigen  Zollpolitik 
einer  selbständigen  Kolonie  lediglich  in  ihrem 
augenblicklichen  direkten  Interesse. 

Auch  in  dieser  Beziehung  steht  England 
an  der  Spitze  der  übrigen  Kolonialstaaten, 
da  es  am  besten  versteht,  die  Interessen 
seiner  einzelnen  Teile  mit  dem  Gesamt- 

interesse des  Empire  in  Einklang  zu  bringen. 
So  haben  die  Dominions  eine  vollkommen 
selbständige  Handels-  und  Zollpolitik,  welches 
Recht  jedes  nach  ihrer  Weise  ausnutzt,  um 
mit  seiner  landwirtschaftlichen  Ausfuhr 
gleichzeitig  die  Entwicklung  seiner  Industrie 
zu  fördern,  während  alle  einheitlich  dem 
Mutterlande  erhebliche  Zollvorteile  vor  allen 
anderen  Staaten  bewilligen.  Andererseits 
hat  England  in  den  Kronkolonien  und  in 
Indien  am  Freihandelssystem  bis  zuletzt 
festgehalten  und  damit  seine  eigenen  Kräfte 
stets  im  internationalen  Wettbewerb  frisch 
gehalten.        Andere     Kolonialstaaten     wie 

Deutschland  und  die  Niederlande  sind  mit 
Rücksicht  auf  Großbritannien  gleichfalls 
wenigstens  beim  kolonialen  Freihandel  ge- 

blieben. Beide  haben  handelspolitisch  damit 
gute  Erfahrungen  gemacht.  Frankreich  da- 

gegen hat  stets  den  engherzigsten  Merkan- 
tilismus in  kolonialer  Beziehung  gepflegt 

mit  der  doppelten  Absicht,  die  anderen 
Nationen  von  seinen  Kolonien  handels- 

politisch auszuschließen  und  gleichzeitig  seine 
Kolonien  zum  Ausbeutungsobjekt  des  Mutter- 

landes zu  machen.  Das  Ergebnis  war  im 
Vergleich  zur  Entwicklung  des  englischen, 
niederländischen  und  deutschen  Kolonial- 

handels ein  dürftiges.  Monopolisierung 
wirkt  eben  lähmend  auf  die  Unternehmungs- lust. 

Der  Handelspolitik  zuzurechnen  ist  die 
Währungspolitik.  Im  allgemeinen  hat 
sich  das  Bestreben  gezeigt,  das  Geldwesen 
der  Kolonien  dem  des  Mutterlandes  anzu- 

passen. Eine  Ausnahme  macht  der  ost- 
indische Handelskreis,  in  den  auch  Britisch- 

und  Deutsch-Ostafrika  nebst  Sansibar  hinein- 
bezogen sind.  Die  dort  herrschende  Rupien- 

währung mußte  aber  in  gewisser  Beziehung 
gleichfalls  in  Einklang  mit  dem  Mutterlande 
gebracht  werden,  indem  man  15  indische 
Silberrupien  gleich  1  englischen  Goldpfund 
setzte  und  damit  einen  sicheren  Zahlungs- 

maßstab schuf.  Während  der  deutschen 
Herrschaft  in  Ostafrika  ist  die  deutsche 
Silberrupie  in  der  gleichen  Weise  dem 
Zwanzigmarkstück  angepaßt  worden,  was 
sich  als  Fehlschlag  erwies.  Es  wurde  damit 
der  Beweis  geliefert,  daß  man  auch  im 
Währungswesen  sich  einem  möglichst  großen 
Rahmen  anpassen  und  Experimente  ver- 

meiden soll.  Deutsch-Ostafrika  mußte  ent- 
weder sich  dem  großen  indischen  Währungs- 
kreise anschließen  oder  zur  deutschen  Wäh- 
rung übergehen.  Aegypten  hat  offiziell 

gleichfalls  eine  eigene  Währung,  in  Wirk- 
lichkeit herrscht  das  englische  Pfund,  womit 

das  oben  angeführte  deutsche  Beispiel  noch 
unterstrichen  wird.  Zu  den  wichtigsten 
Aufgaben  der  Währungspolitik  hat  es  stets 
gehört,  die  Eingeborenenbevölkerung  mit 
dem  Papiergeld  vertraut  zu  machen,  das 
Hartgeld  zurückzudrängen,  um  somit  den 
Geldverkehr  unter  Schonung  im  Schwange 
befindlicher  heimischer  Tauschmittel  mög- 

lichst günstig  zu  gestalten. 
Ist  die  Währungspolitik  vorwiegend  Auf- 

gabe der  Regierung,  so  wird  das  Bank- 
wesen in  den  Kolonien  in  der  Regel  der 

privaten  Initiative  überlassen.  England  und 
Deutschland  jedenfalls  haben  selbst  ihren 
kolonialen  Notenbanken  den  Charakter  als 
privatwirtschaftliches  Institut  überlassen. 
Auch  der  Hypothekenkredit  verbleibt  zweck- 

mäßig der  privaten  Initiative.  Für  den 
zumal    in    jungen    Siedlungskolonien    sehr 
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wichtigen  Personal-  und  Meliorationskredit 
ist  das  Genossenschaftswesen,  wenn  nötig 
mit  staatlicher  Unterstützung,  die  gegebene 
Form.  Im  allgemeinen  muß  der  Staat  mit 
seinen  Unterstützungen  vorsichtig  sein,  da 
eine  Siedlungsbevölkerung  um  so  besser 
gedeiht,  je  mehr  sie  von  vornherein  daran 
gewöhnt  wird,  sich  auf  eigene  Kraft  zu 
verlassen. 

Die  koloniale  Finanzpolitik  wird  zweck- 
mäßig der  Wirtschaftspolitik  eingereiht,  da 

ihre  Gestaltung  in  hohem  Maße  von  der 
Entwicklung  der  Kolonialwirtschaft  ab- 

hängig ist.  In  allen  Kolonialländern  wird 
die  öffentliche  Meinung  geneigt  sein,  eine 
Kolonie  nach  dem  sichtbaren  wirtschaft- 

lichen Ergebnis  zu  beurteilen  und  danach 
die  Aufwendungen  für  die  Kolonie  einzu- 

richten. Kolonien,  deren  Entwicklung  offen- 
sichtlich lange  Zeil  beansprucht,  werden 

selten  bei  den  Parlamenten  die  nötige 
finanzielle  Großzügigkeit  finden,  da  der 
Durchschnittsmensch  sich  nur  schwer  ent- 

schließt, für  die  kommende  Generation  zu 
arbeiten. 

Selbstverständlich  ist  die  Gestaltung  der 
kolonialen  Budgets  eine  Frage  der  finanz- 

politischen Geschicklichkeit  und  des  richtigen 
Empfindens,  was  einer  Kolonie  aufgebürdet 
werden  kann.  Es  war  lange  Zeit  ein  Fehler 
des  kolonialen  Etatswesens  in  Deutschland, 
die  ordentlichen  Ausgaben  für  militärische 
Zwecke  ohne  weiteres  den  Kolonien  zur  Last 
zu  legen.  Auf  diese  Weise  kamen  jene 
scheinbar  großen  Reichszuschüsse  heraus, 
die  den  kleinlichen  Parlamentariern  unserer 
Nation  soviel  Kopfzerbrechen  verursachten. 
Nach  englischem  Vorbild  gehören  die  Aus- 

gaben für  Heer  und  Flotte  in  Wirklichkeit 
zum  Etat  des  Mutterlandes.  Ist  doch  der 
Soldat  in  der  Regel  eine  vorübergehende 
Erscheinung  in  der  Kolonie,  der  nach  kurzem 
Aufenthalt  seine  Kraft  wieder  dem  Mutter- 

lande widmet,  dort  seine  Pension  verzehrt 
und  auch  dort  ins  Zivilleben  übertritt.  Auch 
sind  erfahrungsgemäß  Kolonialkriege  Sache 
des  Mutterlandes.  Während  wir  in  Deutsch- 

land erleben  mußten,  daß  das  Parlament 
z.  B.  die  Ausgaben  für  den  südwestafrika- 

nischen Krieg  von  1904—1907  der  Kolonie 
aufbürden  wollte,  hat  Großbritannien 
den  besiegten  Burenstaaten,  nachdem  sie 
nun  einmal  englische  Kolonien  geworden 
waren,  die  auferlegten  30  Mill.  Pfund  Kriegs- 

kosten erlassen. 
Sehr  wichtig  ist  das  Anleihenwesen 

der  Kolonien,  selbstverständlich  dürfen 
außerordentliche  Ausgaben  werbender  Natur 
wie  z.  B.  Eisenbahn-  und  Hafenbauten 
nicht  als  Ausgaben  im  Budget  er- 

scheinen, sondern  müssen  in  Form  von 
Anleihen  aufgenommen  werden.  Um  die 
einzelnen  Kolonien  kreditfähiger  zu 
machen,  hat  z.  B.  späterhin  in  Deutschland 

ein  kombiniertes  koloniales  Anleihesystem 
Verwendung  gefunden.  Die  sämtlichen 
Kolonien  waren  für  die  kolonialen  Anleihen 
solidarisch  haftbar,  während  das  Mutterland 
eine  Garantie  für  die  dergestalt  vereinigte 
große  Kolonialanleihe  übernahm. 

Ueberhaupt  muß  eine  kluge  Finanzpolitik 
davon  ausgehen,  den  Kolonien  die  finanzielle 
Verselbständigung^  zu  erleichtern,  sie  also 
in  den  Zeiten  der  Entwicklung  finanziell 
möglichst  zu  schonen.  Es  hat  sich  ja  an  dem 
Beispiel  des  britischen  Kolonialwesens  genug- 

sam gezeigt,  wie  sehr  auf  eigene  Füße  ge- 
stellte Kolonien  dem  Mutterlande  finanziell 

zum  Vorteil  gereichen.  Neben  der  Zoll- 
bevorzugung des  Mutterlandes  haben  die 

englischen  Dominions  schon  lange  vor  dem 
Kriege  freiwillige  Beisteuern  zum  Teil  in 
Form  von  Schiffsbauten  für  Heer  und 

.Marine  geliefert.  Daß  Indien  seinen  ge- 
samten englischen  Verwaltungsapparat  ein- 

schließlich der  Heereskosten  selber  zu  tragen 
hat,  ist  bekannt.  Den  Vorteil  hat  das  Mutter- 

land, denn  dort  verzehren  die  ehemaligen 
indischen  Beamten  und  Offiziere  ihre  Pension. 
Auch  Aegypten  bietet  erhebliche  direkte 
Ueberschüsse. 

Ein  wichtiger  Zweig  der  Finanzpolitik  ist 
das  Steuerwesen,  das  in  enger  Verbindung 
mit  dem  Zollwesen  gehandhabt  zu  werden 
pflegt.  In  den  Anfangsstadien  der  Ent- 

wicklung erhebt  man  zweckmäßig  keine 
direkten  Steuern,  sondern  beschränkt  sich 
auf  die  aus  gewissen  Finanzzöllen  fließenden 
indirekten  Abgaben  (Alkohol,  Tabak,  Luxus- 

waren). Später  kommt  für  die  Eingeborenen 
in  der  Regel  die  schon  erwähnte  Kopf-  bzw. 
Hüttensteuer  in  Frage,  in  Deutsch-Ostafrika 
hat  es  sich  als  zweckmäßig  für  die  wirt- 

schaftliche Erziehung  der  Eingeborenen  er- 
wiesen, die  Ableistung  dieser  Steuer  in 

Arbeit  zu  gestatten.  In  fortgeschrittenen 
Siedlungsländern  entwickelt  sich  das  Steuer- 

wesen allmählich  ähnlich  wie  im  Mutterlande, 

bis  schließlich,  wie  bei  den  englischen  Do- 
minions der  Fall,  ein  selbständiger  in  jeder 

Beziehung  auf  eigene  Füße  gestellter  Staat entsteht. 

Literatur  :  Raummangel  zwingt  zur  Beschränkung 
auf  die,  tvichtigstrn  Veröffentlichungen.  Ergänzend 
wird  auf  die  umfangreichen  Literaturangaben  am 
Schluß  des  gleichen  Artikels  im  Hdw.  d.  St.  3.  Aufl. 
V.  Bd.,  S.  1082 ff.  verwiesen. —  Bacon,  Francis, 
An  essay  ofplantations,  London  1733.  —  Smith, 
Adam,  Weallhof  nations  1776.  —  Brougham, 
Lord,  Inquiry  into  the  colonial policy  ofthe  euro- 

pean nations,  Edinburgh  1803.  —  Lewis,  G.  C, 
Essay  on  the  government  of  dependencies,  London 
1841.  —  Wakefleld,  E.  G.,  View  of  the  art  ofco- 
lonizatio-m,  London  1849.  —  Merivale,  Lectures 
on  col.onisation  and  colonies,  London  1841  und  1861. 

Mill,  John  Stuart,  Consideration  on  represen- 
tative  government,  London  1865.  —  Lucas  and 
Egerton,  Historical  geography  of  the  british 
colonies,    Oxford  1887—1908.  —  Dilke,   C.  W., 



810 Kolonien  und  Kolonialpolitik  —   Kolportage 

Problems  of  Greater  Britain,  London  1890.  — 
Brode,  Dr.  H.,  British  and  german  East  Africa, 
London  1911.  —  Essays  in  colonial  finance,  New 
York  1900.  —  Bruce,  Sir  Charles,  The  true 
temper  of  Empire,  London  1912.  —  Cranworth, 
Lord,  A  colony  in  the  mafeing,  London  1912. 
Lecky,  Hartpole,  Bas  britische  Kolonialreich, 
Berlin  1906.  —  Hone,  Percy,  Southern  Rhodesia, 
London  1909.  —  Calvert,  German  African 
Empire,  London  1916.  —  Fairbridge,  D.  A 
history  of  South  Africa,  London  1918. — Johnston, 
Sir  Harry,  Gesunder  Menschenverstand  in  der 

ausw  artig  enPolitik,  Berlin  1917.  —  Röscher  und 
Jannasch,  Kolonien,  Kolonialpolitik  und  Aus- 

wanderung, 2.  Aufl.,  Leipzig  1885.  —  Zimmer- 
mann, Alfred,  Die  europäischen  Kolonien, 

Berlin  1896 — 1903.  —  Derselbe,  Kolonialpolitik, 
Leipzig  1905.  —  Herselbe,  Geschichte  der 
deutschen  Kolonialpolitik,  Berlin  1914-  —  Her- 

selbe, Die  Kolonialreiche  der  Großmächte, 
Berlin  1916.  —  Rohrbach,  Deutsche  Kolonial- 

wirtschaft, Berlin  1909.  —  Meyer,  Hans,  Das 
deutsche  Kolonialreich,  Leipzig  1910.  — ■  Her- 

selbe, Das  portugiesische  Kolonialreich  der  Gegen- 
wart, Berlin  1918.  ■ —  Baltzer,  Die  Kolonial- 

bahnen, Berlin  1916.  —  Herselbe,  Kolonial- 
und  Kleinbahnen,  2  Bde.,  Berlin  1920.  —  Hove, 
Karl,  Wirtschaftsgeographie  von  Afrika,  Jena 
19i7.  —  Kucklentz,  Karl,  Das  Zollwesen  der 
Schutzgebiete,  Berlin  1914-  —  Lejeune-Jung , 
Paul,  Kolonial-  und  Reichskonferenzen,  Berlin 
1917.  —  Leutivein,  Paul,  Die  afrikanischen 
Kolonialreiche,  Wellw.  A.  1918—1922,  Jena.  — 
Herselbe,  SO  Jahre  deutsche  Kolonialpolitik, 
Berlin  1921.  —  Peters,  Karl,  Afrikanische 
Köpfe,  Berlin  1915.  —  Herselbe,  Lebens- 

erinnerungen, Hamburg  1918.  —  Frey  er,  Th., 
Aegypten  und  Lndien,  Berlin  1916.  —  Reichs- 

kolonialamt,   Die  Baumwollfrage,   Jena  1911. 
—  Hasselbe,  Der  Baumwollbau  in  den  deut- 

schen Schutzgebieten,  Jena  1914.  —  Schander,  A. , 
Die  Eiseyibahnpolitik  Frankreichs  in  Nordafrika, 
Jena  1913.  —  Schäfer,  Hietr.,  Kolonialge- 

schichte, 2.  Bd.,  4.  Aufl.,  Berlin  1921.  —  Seitz, 
Südafrika  im  Weltkriege,  Berlin  1920.  —  Solf, 
Kolonialpoliük,  Berlin  1919.  —  Valentin, 
Veit,  Kolonialgeschichte  der  Neuzeit,  Tübingen 
1915.  —  Schnee,  Heinrich,  Deutsches  Kolonial- 

lexikon, Leipzig  1920,  3  Bde.  —  Bonacieux, 
Les  grandes  cornpanies  de  commerce,  Paris  1892. 
—  Leroy-Beaulieu,  La  colonisation  chez 
les  peuplcs  modernes,  6.  Aufl.,  Paris  1908.  — 
Girault,  A.,  Principes  de  colonisation  et  de 
legislation  coloniale,  3.  Ausg.,  Paris  1907.  — 

Baillaud,  F.,  La politique  indigine  de  l'Angle- 
terre  en  Afrique  occidenlale,  Paris  1912.  — 

Bruel,  G.,  L'Afrique  Equatoriale  francaise, 
Paris  1918.  —  Fels,  Comic  de,  L' Lmperialisme 

francais,  Paris  1916.  —  Be~rengcr,  Les  colonies 
et  la  defense  nationale,  Paris  1916.  —  Berro- 

gain,  Ch.,  L' Expansion  du  commerce  exterieur 
et  V Organisation  bancairc,  Paris  1916.  — 
Henry,  Yves,  Matiires  premiires  africaines, 
Paris  1918.  —  Renlcin,  Jules,  Discussion 
generale  du  budget  du  Congo  beige,  Brüssel  1914. 
—  Multatuli,  Max  Havelaar,  Amsterdam  1860. 
—  Louter,  J.  de,  Staats  en  A^dministratif 
Recht  vam  Nederl.  Lndie,  Hague  1895.  —  Encyclo- 
pädie  van  Nederlandsch- Lndie,  4-  Teile,  s'  Grauen- 
hage-Leidcn.  —  Valter,  M.  P.  C,  Duilschland 
en  de  Hollandsche  Republieken  in  Zuid-Afrika, 
Amsterdam  1918.  Paul  Leutwein. 

Kolonisation,  innere 
s.  Innere  Kolonisation  oben  S.  446  ff. 

Kolportage. 
1.  Begriff.  2.  Geschichtliche  Entwicklung  der 

deutschen  Gesetzgebung.  3.  Geltendes  Recht 
in  Deutschland.  4.  Oesterreichisches  Recht. 
5.  Französisches  Recht. 

1.  Begriff.  Kolportage  heißt  der 
Vertrieb  von  Druckschriften,  welcher  durch 
Gewerbebetrieb  im  Umherziehen  statt- 

findet. In  diesem  Sinne  wird  das  Wort 
namentlich  in  der  deutschen  Literatur  ge- 

braucht. Doch  kommt  dasselbe  auch  noch 
in  einer  weiteren  Bedeutung  vor,  so  daß 
der  Kolportage  aller  Vertrieb  von  Druck- 

schriften an  öffentlichen  Orten  zugerechnet 
wird,  auch  wenn  derselbe  sich  nicht  als 
Gewerbebetrieb  im  Umherziehen  charakteri- 

siert, sondern  Ausfluß  eines  stehenden  Ge- 
werbebetriebes ist.  In  dieser  weiteren  Be- 

deutung begegnet  uns  der  Ausdruck  nament- 
lich in  der  französischen  Gesetzgebung, 

welche  denselben  zuerst  ausgebildet  hat. 
In  einzelnen  Staaten  bestehen  keine  be- 

sonderen Bestimmungen  über  Kolportage. 
Für  die  Kolportage  sind  hier  diejenigen  Vor- 

schriften maßgebend,  welche  überhaupt  für 
den  Gewerbebetrieb  im  Umherziehen  gelten. 
So  ist  es  z.  B.  in  England  und  so  war  es 
zeitweilig  in  Deutschland  und  Frankreich. 
In  anderen  Ländern  dagegen  unterliegt  die 
Kolportage  besonderen  gesetzlichen  Bestim- 

mungen, so  jetzt  in  Deutschland,  Oester- 
reich  und  Frankreich. 

2.  Geschichtliche  Entwicklung  der 
deutschen  Gesetzgebung.  Vor  dem  Erlaß 
der  norddeutschen  Gewerbeordnung  waren 
die  Verhältnisse  der  Kolportage  in  den  ver- 

schiedenen Ländern  verschieden  geregelt.  In 
Preußen  beispielsweise  gehörten  Druck- 

schriften nicht  zu  denjenigen  Gegenständen, 
welche  im  Umherziehen  vertrieben  werden 

durften,  die  Kolportage  war  daher  ausge- 
schlossen. Im  Königreich  Sachsen  wurde 

für  den  Betrieb  der  Kolportage  eine  polizei- 
liche Erlaubnis  gefordert,  welche  auch  auf 

gewisse  Preßerzeugnisse  eingeschränkt  und 
jederzeit  zurückgenommen  werden  konnte. 
In  noch  anderen  Staaten,  z.  B.  in  Sachsen- 
Koburg,  war  der  Hausierhandel  mit  Druck- 

schriften völlig  freigegeben. 
Die  GO.  für  den  Norddeutschen  Bund 

v.  21./VI.  1869  enthielt  keinerlei  besondere 
Bestimmungen  über  Hausierhandel  mit 
Druckschriften.  Dieser  unterlag  also  den- 

selben Bedingungen  und  Kontrollen  wie 
der  sonstige  Hausierhandel.  Die  Motive 
zu  dem  Gesetzentwurf  sprachen  sich  dahin 
aus,  daß  die  allgemeinen  Kontrollen  des 
Hausierhandels    genügen   würden,    um   die 
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Verbreitung  unsittlicher  Schriften  im  Wege 
der  Kolportage  zu  verhindern.  Für  die 
Entwicklung  des  Buchhandels  und  für  die 
Verbreitung  der  Literatur,  hieß  es  weiter, 
sei  die  Kolportage  von  großer  Wich- 

tigkeit. Eine  gesunde  Entwicklung  der 
legitimen  Kolportage  werde  dahin  führen, 
daß  der  Vertrieb  von  Druckschriften  im 
Umherziehen  in  verläßlichere  Hände  komme 

(Sten.  Ber.  des  Reichstages,  Session  1869, 
Bd.  III,  S.  111). 

Unter  der  Herrschaft  der  norddeutschen, 
späteren  deutschen  Gewerbeordnung  hatte 
die  Kolportage  einen  bedeutenden  Auf- 

schwung genommen.  Eine  Menge  nützlicher 
und  belehrender  Bücher  waren  im  Wege 
derselben  verbreitet  wurden.  Daneben  wur- 

den allerdings  auch  wertlose  und  seihst  be- 
denkliche Schrill eu,  insbesondere  einzelne 

Volksromane  mit  verlockenden  Titeln  und 

ansittlicher  Tendenz,  durch  Kolporteure  ab- 
gesetzt. Außerdem  haue  sieh  in  Verbin- 

dung mit  dem  Kolportagehandel  eine  eigen- 
tümliche Arl  von  Gaunerei  entwickelt.  Den 

Abnehmern  von  Lieferungswerken  wurden 
vielfach  Prämien,  z.  B.  ein  neues  Kleid,  ein 
Kaffeeservice  oder  dergleichen  mit  dem  Ver- 

sprechen zugesichert,  daß  diese  Dinge  mit 
der  letzten  Lieferung  zur  Aushändigung 
kommen  sollten.  Aber  diese  letzte  Liefe- 

rung erschien  entweder  gar  nicht  oder 
erst  dann,  wenn  der  Subskribent  durch 

die  Preise  der  vorausgegangenen  Liefe- 
rungen den  Wert  der  Prämie  doppelt,  oder 

dreifach  mit  bezahlt  hatte.  Diese  Um- 

stände und  die  Besorgnis,  daß  die  Kol- 
portage zur  Verbreitung  staatsgefährlicher 

Schriften  benutzt  werden  könne,  veranlaßten 
die  verbündeten  Regierungen,  in  der  dem 

Reichstage  i.  J.  1882  vorgelegten  Gewerbe- 
ordnungsnovelle sehr  bedeutende  Ein- 

schränkungen der  Kolportage  in  Vorschlag 
zu  bringen.  Nach  Maßgabe  dieser  Vor- 

schläge sollten  Druckschriften,  andere 
Schriften  und  Bildwerke  vom  Feilbieten  im 
Umherziehen  grundsätzlich  ausgeschlossen 
sein;  eine  Ausnahme  wurde  nur  gemacht 
für  Bibeln,  Bibelteile,  Schriften  und  Bild- 

werke patriotischen,  religiösen  oder  erbau- 
lichen Inhaltes,  Schulbücher,  Landkarten 

und  landesübliche  Kalender.  Um  dieses 
Verbot  durchführbar  zu  machen,  sollte  der 
Kolporteur,  welcher  von  den  Ausnahmen 
Gebrauch  machen  wollte,  verpflichtet  sein, 
der  zuständigen  Verwaltungsbehörde  seines 
Wohnortes  ein  Verzeichnis  der  Schriften 

und  Bildwerke,  welche  er  zu  verbreiten  be- 
absichtigte, zur  Genehmigung  vorzulegen, 

dasselbe  während  des  Gewerbebetriebes  bei 
sich  zu  führen  und  auf  Erfordern  dem  zu- 

ständigen Beamten  oder  der  zuständigen 
Behörde  vorzulegen  (Sten.  Ber.  des  Reichs- 

tages, Session  1882/83,  Bd.  V,  S.  3,  21). 

Diese  Vorschläge  gaben  im  Reichstage 
sowohl  in  der  Kommission  als  auch  im  Ple- 

num zu  sehr  eingehenden  Erörterungen  Ver- 
anlassung. Während  eine  Bestimmung  gegen 

den  Vertrieb  von  Druckschriften  mittels 
Zusicherung  von  Prämien  und  Gewinnen 
ziemlich  allgemein  als  notwendig  anerkannt 
wurde,  erhoben  sich  große  Bedenken  gegen 
die  anderweiten  Beschränkungen  des  Kolpor- 
tagehandels,  insbesondere  auch  gegen  das 
vorgeschlagene  Druckschriftenverzeichnis. 
.Man  sprach  die  Befürchtung  aus,  daß  diese 
Bestimmungen  zu  großen  polizeilichen  Will- 
kürlichkeiten  führen  würden.  Auf  der 
anderen  Seite  wurden  die  Vorschriften  des 
Entwurfs  mit  dem  Argument  verteidigt,  daß 
dem  schädlichen  Einflüsse,  welchen  die 
Kolportage  in  sittlicher  Hinsicht  ausgeübt 
habe,  unter  allen  Umständen  wirksam  be- 

gegnet werden  müsse.  In  der  Kommission 
des  Reichstages  wurde  die  Fassung  des 
Regierungsentwurfes  dahin  modifiziert,  daß 
vom  Gewerbebetrieb  im  Umherziehen  aus- 

geschlossen sein  sollten:  „Druckschriften, 
andere  Schrillen  und  Bildwerke,  insofern 
sie  die  Grundlage  des  Staates  und  der  Ge- 

sellsehalt zu  untergraben  oder  in  sittlicher 
oder  religiöser  Beziehung  Aergernis  zu  geben 
geeignet  sind,  oder  welche  mittels  Zusiche- 

rung von  Prämien  oder  Gewinnen  betrieben 

werden."  Die  Genehmigung  des  Druck- schrill  enverzeichnisses  wurde  beibehalten 

(Sien.  Ber.  a.  a.  0.  Bd.  VI,  S.  731ff.).  Bei 
der  Plenarberatung  gelangte  in  zweiter 
Lesung  ein  Antrag  zur  Annahme,  welcher 
das  Verbot  auf  solche  Schriften  und  Bild- 

werke beschränkte,  die  mittels  Zusicherung 
von  nicht  dem  Buchhandel  angehörenden 
Gewinnen  oder  Prämien  vertrieben  wurden. 

Das  Druckschriftenverzeichnis  wurde  ge- 
strichen. Auch  ein  Antrag,  den  Kolporteur 

zu  verpflichten,  der  Behörde  ein  Verzeichnis 
der  von  ihm  geführten  Druckschriften  zur 
bloßen  Kenntnisnahme  zu  unterbreiten,  fand 
nicht  die  erforderliche  Majorität  (Sten.  Ber. 
a.  a.  0.  Bd.  III,  S.  1775ff.).  In  der  dritten 

Lesung  wurden  dagegen  die  Kommissions- 
beschlüsse im  wesentlichen  wieder  herge- 

stellt, nur  das  Verbot  der  Schriften,  welche 

„die  Grundlagen  des  Staates  oder  der  Ge- 
sellschaft zu  untergraben  geeignet  sind", 

fallen  gelassen  (Sten.  Ber.  a.  a.  0.  Bd.  IV, 
S  2661ff.). 

An  diesen  Bestimmungen  hat  das  Reichs- 
G.  v.  6./VIII.  1896  Art.  11  zwei  weitere 
Aenderungen  vorgenommen.  Zunächst  ist 
das  Verbot  auch  auf  solche  Werke  ausge- 

dehnt, welche  in  Lieferungen  erscheinen, 
wenn  nicht  der  Gesamtpreis  auf  jeder 
einzelnen  Lieferung  an  einer  in  die  Augen 
fallenden  Stelle  bestimmt  angegeben  wird. 
Zu  der  betreffenden  Vorschrift  hat  der 
Umstand    Veranlassung   gegeben,   daß   das 
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Publikum  bei  dem  Absatz  solcher  Werke 
durch  die  Kolporteure  vielfach  getäuscht 
worden  ist.  Die  Abnehmer  haben  sich  über- 

reden lassen,  die  ersten  Hefte  zu  einem  ver- 
hältnismäßig geringen  Preise  zu  erwerben 

und  auf  das  ganze  Werk  zu  abonnieren, 
ohne  die  Tragweite  der  übernommenen  Ver- 

pflichtung vollständig  zu  übersehen.  Sie 
wurden  über  die  Zahl  der  Lieferungen  und 
den  Gesamtpreis  entweder  in  Unkenntnis  er- 

halten, oder  die  Zahl  der  Lieferungen  wurde 
unbestimmt  gelassen  und  bei  gutem  Absatz 
immer  mehr  ausgedehnt.  Derartigen  Täu- 

schungen sollte  durch  die  neue  Bestimmung 
vorgebeugt  werden. 

Außerdem  finden  die  Verbote  der  Ge- 
werbeordnung nach  Maßgabe  der  allge- 

meinen Vorschriften  des  Reichs  G. 
v.  6./VIII.  1896  jetzt  nicht  bloß  auf 
das  Feilhalten  von  Druckerzeugnissen, 
sondern  auch  auf  das  Aufsuchen  von 

Bestellungen  Anwendung.  Aber  auf  letz- 
tere Art  des  Gewerbebetriebes  sind  nur  die 

Verbote  ausgedehnt  worden,  nicht  auch  die 
Pflicht  zur  Einreichung  des  Druckschriften- 

verzeichnisses. In  dieser  Hinsicht  unter- 
schied sich  die  Regierungsvorlage,  welche 

der  Gewerbeordnungsnovelle  v.  6./VIII. 
1896  zugrunde  liegt,  von  den  Beschlüssen 
der  früheren  Reichstagskommission,  aus 
deren  Beratungen  die  gedachte  Novelle  her- 

vorgegangen ist.  Mit  Recht  wird  in  den 
Motiven  zu  der  Regierungsvorlage  hervor- 

gehoben, daß  das  Aufsuchen  von  Bestellungen 
oft  auf  Grund  umfangreicher  Kataloge  er- 

folge und  daß  man,  wenn  man  die  genaue 
Prüfung  derselben  durch  die  Behörden  vor- 

schreibe, letzteren  eine  unmögliche  Auf- 
gabe zumute  (Sten.  Ber.  Session  1895/97 

Bd.  I,  S.  432V  Der  Reichstag  hat  diese 
Motivierung  als  zutreffend  anerkannt  und 
den  Vorschlägen  des  Regierungsentwurfes 
zugestimmt. 

3.  Geltendes  Recht  in  Deutschland. 
Nach  der  Gewerbeordnung  in  der  Fassung 
der  Bek.  des  Reichskanzlers  v.  26./VII.  1900 
bestehen  für  die  Kolportage  in  Deutschland 
gegenwärtig  folgende  Bestimmungen,  die 
auch  durch  Art.  118  der  Reichs Ver.  v 
ll./VIII.  1919  nicht  aufgehoben  sind: 

Der  Kolportagehandel,  d.  h.  das 
Feilhalten  von  Druckschriften  oder  das  Auf- 

suchen von  Bestellungen  auf  dieselben  im 
Umherziehen,  ist  zunächst  den  allgemeinen 
Vorschriften  über  den  Gewerbebetrieb 
im  Umherziehen  unterworfen.  Der  Kol- 

porteur bedarf  also  zur  Ausübung  seines 
Gewerbebetriebes  einer  polizeilichen  Kon- 

zession, welche  in  Form  eines  Wanderge- 
werbescheines für  ein  Jahr  erteilt  wird 

(GO.  §§  55,  60).  Verboten  ist  der  Ver- 
trieb von  Druckschriften,  anderen  Schriften 

oder  Bildwerken,   welche  in  sittlicher  oder 

religiöser  Beziehung  Aergernis  zu  geben  ge- 
eignet sind,  welche  mittels  Zusicherung  von 

Prämien  oder  Gewinnen  vertrieben  werden 
oder  welche  in  Lieferungen  erscheinen,  wenn 
nicht  der  Gesamtpreis  auf  jeder  einzelnen 
Lieferung  an  einer  in  die  Augen  fallenden 
Stelle  bestimmt  verzeichnet  ist  (GO.  §  56 
Ziff.  12).  Außerdem  ist  der  Kolporteur, 
wenn  er  Druckschriften  oder  andere  Werke 

feilhalten  will,  verpflichtet,  ein  Ver- 
zeichnis derselben  der  zuständigen  Be- 

hörde seines  Wohnortes  zur  Genehmigung 
vorzulegen.  Die  Genehmigung  muß  versagt 
werden,  darf  aber  auch  nur  dann  versagt 
werden,  wenn  das  Verzeichnis  Druck- 

schriften oder  andere  Gegenstände  enthält, 
welche  dem  Verbote  unterliegen  (GO. 
§  56  Abs.  4).  In  bezug  auf  die  Erteilung 
der  Genehmigung  sind  die  für  das  Ver- 

fahren in  Konzessionsangelegenheiten  gel- 
tenden Vorschriften  maßgebend  (GO.  §  63). 

Der  Kolporteur  darf  nur  die  in  dem  ge- 
nehmigten Verzeichnis  enthaltenen  Schriften 

und  Bildwerke  vertreiben;  er  muß  das  Ver- 
zeichnis während  der  Ausübung  des  Ge- 

werbebetriebes bei  sich  führen,  auf  Erfor- 
dern den  zuständigen  Behörden  oder  Beamten 

vorzeigen  und,  sofern  er  hietzu  nicht  im- 
stande ist  auf  deren  Geheiß  den  Betrieb 

bis  zur  Herbeischaffung  des  Verzeichnisses 
einstellen  (GO.  §  56).  Zuwiderhandlungen 
gegen  diese  Vorschriften  werden  mit  Geld- 

strafe bis  zu  1500  M.,  im  Unvermögensfalle 
mit  Haft  bis  zu  4  Wochen  bestraft  (GO. 
§  148  Nr.  7  a,  G.  v.  21./XII.  1921  §  1). 

Aehnliche  Vorschriften  wie  für  die  Kol- 
portage gelten  für  die  gewerbsmäßige 

Verbreitung  von  Druckschriften,  anderen 
Schriften  und  Bildweiken  auf  öffent- 

lichen Wegen,  Straßen,  Plätzen  oder 
an  anderen  öffentlichen  Orten  auch 
dann,  wenn  sie  Ausfluß  eines  stehenden 
Gewerbebetriebes  ist.  Es  wird  dazu  eine 
Erlaubnis  der  Ortspolizeibehörde  erfordert, 
die  persönlicher  Natur  ist  und  für  deren 
Erteilung  im  wesentlichen  die  Grundsätze 
wie  für  den  Wandergewerbeschein  gelten; 
der  betreffende  Gewerbetreibende  hat  den 
über  diese  Erlaubnis  auszustellenden,  auf 
seinen  Namen  lautenden  Legitimationsschein 
bei  sich  zu  führen  (GO.  §  43).  Die  Ver- 

breitung von  Schriften  und  Bildwerken, 
welche  in  sittlicher  oder  religiöser  Beziehung 
Aergernis  zu  geben  geeignet  sind,  welche 
mittels  Zusicherung  von  Prämien  oder  Ge- 

winnen vertrieben  werden  oder  welche  in 

Lieferungen  erscheinen,  ohne  daß  der  Ge- 
samtpreis auf  einer  in  die  Augen  fallenden 

Stelle  bestimmt  verzeichnet  ist,  ist  ver- 
boten (GO.  §§  42a,  44  Abs.  4).  Der  ambu- lante Gewerbebetrieb  von  Haus  zu  Haus 

bedarf  dagegen  keiner  Erlaubnis  (GO.  §  42b 
Abs.  3),  ebenso  ist  für  die  nichtgewerbs- 
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mäßige  Verbreitung  von  Druckschriften 
an  öffentlichen  Orten  eine  polizeiliche  Er- 

laubnis nicht  erforderlich.  Doch  kann  die- 
selbe denjenigen  Personen  durch  die  Orts- 

polizeibehörde verboten  werden,  welchen 
die  Erlaubnis  zur  gewerbsmäßigen  Verbrei- 

tung versagt  werden  darf  (ReichspreßG. 
v.  7./V.  1874  §  5,  GO.  §  43  Abs.  6).  Die 
gewerbsmäßige  wie  die  nichtgewerbsmäßige 
Verteilung  von  Stimmzetteln  und  Druck- 

schriften zu  Wahlzwecken  bei  der  Wahl 

zu  gesetzgebenden  Körperschaften  in  der  Zeit 
von  der  amtlichen  Bekanntmachung  des 
Wahltages  bis  zur  Beendigung  des  Wahl- 

aktes, sowie  die  nicht  gewerbsmäßige  un- 
entgeltliche Verteilung  von  Schriften  oder 

Bildwerken  in  geschlossenen,  nicht  öffent- 
lichen Räumen  unterliegt  diesen  Beschrän- 

kungen nicht  und  ist  völlig  freigegeben  (GO. 
§43). 

4.  Oesterreichisches  Recht.  Das  öster- 
reichische Recht  untersagt  die  Kolportagi 

völlig,  unterwirft  aber  auch  die  sonstige 
Verbreitung  von  Druckschriften  sehr  weit- 

gehenden Beschränkuniren.  Das  PreßG. 
v.  17./XII.  1862  §  23  verbietet  das 
Hausieren  mit  Druckschriften,  das  Ausrufen, 
Verteilen,  Feilbieten  derselben  außerhalb 
der  hierzu  ordnungsmäßig  bestimmten  Loka 
Lit&ten;  es  gestattet  BOgar  das  Sammeln  von 
Prftnumeranten  und  Subskribenten  nur  auf 
Grund  einer  polizeiliehen  Erlaubnis.  Zu- 

widerhandlungen werden  mit  Geldstrafe  von 
5  bis  200  Gulden  und  Einziehung  der  be- 

treffenden Druckschriften  bestraft. 

5.  Französisches  Recht.  Die  franzö- 
sische Gesetzgebung  über  Kolportage  hat 

verschiedene  Entwicklungsstufen  durch- 
laufen. Vor  dem  Jahre  1849  bestanden  für 

die  Kolportage  keinerlei  besondere  Bestim- 
mungen. Durch  Art.  6  des  PreßG. 

v.  27./VII.  1849  wurde  dagegen  für  Ver- 
breiter und  Kolporteure  von  Büchern, 

Schriften,  Broschüren,  Stichen  und  Litho- 
graphien eine  polizeiliche  Konzession  vor- 

geschrieben, welche  jederzeit  widerruflich 
sein  sollte.  Das  G.  v.  9./III.  1878  beseitigte 
die  Konzessionspflicht  für  die  Verbreitung 
und  Kolportierung  von  Zeitungen;  an  Stelle 
derselben  trat  die  Verpflichtung  zur  Anzeige 
des  Gewerbebetriebes  bei  der  Unterpräfektur 
oder  der  Munizipalverwaltuns:.  Durch  das 
G.  v.  17./VI.  1880  ist  eine  völlige  Aufhebung 
der  Konzessionspflicht  erfolgt.  Doch  sind 
an  Stelle  dieses  Gesetzes  die  Bestimmungen 
des  PreßG.  v.  29./VII.  1881  getreten. 
Hiernach  haben  alle  gewerbsmäßigen  Ver- 

breiter und  Kolporteure  von  Büchern, 
Schriften,  Broschüren,  Zeitungen,  Zeich- 

nungen, Stichen,  Lithographien  und  Photo- 
graphien eine  Anzeige  ihres  Gewerbe- 

betriebes auf  der  Präfektur  des  Departe- 
ments,  in   welchem   ihr   Wohnsitz   ist,   zu 

erstatten.  Erstreckt  sich  der  Gewerbe- 
betrieb nur  auf  Zeitungen  und  andere  peri- 
odische Blätter,  so  genügt  auch  eine  An- 

zeige auf  der  Maine  des  Ortes,  wo  die 
Verbreitung  stattfinden  soll,  oder  auf  der 
Unterpräfektur.  Tjeber  die  Anzeige  ist  eine 

Bescheinigung  zu  erteilen.  Die  "nicht  ge- werbsmäßige Verbreitung  ist  keinerlei  Be- 
schränkungen unterworfen.  Uebertretungen 

des  Gesetzes  werden  mit  Geldstrafe  von  5 
bis  15  Fr.  oder  mit  Gefängnis  von  1  bis 
5  Tagen  bestraft  (Art.  18—22). 

Literatur:  O.  Meyer-Docliow,Deutsckea  Verw.-R. 
■  '.  .  Bd.  I.  §§  58,  156,  158.  —  I..  Loe- 

nimg,  Deutsches  Verw.-R.,  S.  '.88,514. — Delius, 
/)us  Verteilen  von  Druckschriften,  PrVBl.  24, 
,'",'.  -  Die  Kommentare  tu  der  Gewerbeord- 
Hinttj,  insbesondere  v.  Landmann-Rohmer, 
Bd.  1  (6.  Aufl.  1911).—  Nelken,  Das  Gewerbe- 

recht in  Preußen,  ll<>.  I  (i'nn;,,  x.  ;.w  ',.;<;, 
8.  1 

G.   Meyer  (f),    /:.  Loening  (f).     O.  Loening. 

Kommanditgesellschaften  auf  Aktien 

s.  Aktiengesellschaften  I.  IM..  S.  114. 

Kommissionsgeschäfte. 

1.  Begriffe.  2.  Koramissionsvertrag.  3.  Kom- 
missions- und  Propergeschäft.  4.  Besondere  Arten 

der  Kommission,  a)  Effektenkommission,  b)  Die 
Exportkonimission  (Konsignationskommission), 
ö.  Pflichten  des  Kommissionärs,  a)  Die  Treue- 
verpflichtung.  b)  Ausführungspflicht,  c)  Wah- 

rung der  Kommittenteninteressen.  d)  Gehor- 
samspflicht, e)  Der  Kommissionär  hat  dem 

Kommittenten  die  erforderlichen  Nachrichten  zu 
geben,  insbesondere  von  der  Ausführung  der 
Kommission  unverzüglich  Anzeige  zu  machen, 
f)  Die  Rechenschaftspflicht.  Der  Kommissionär 
hat  dem  Kommittenten  über  das  Geschäft 

Rechenschaft  abzugeben,  g)  Die  Herausgabe- 
pflicht. 6.  Dingliche  Wirkungen  des  Kommis- 

sionsverhältnisses. Einkaufskommission.  7.  Ab- 
schluß zu  anderen  als  vom  Kommittenten  ge- 
setzten Bedingungen,  a)  Limitierte  Kommission, 

b)  Abschluß  zu  günstigeren  Bedingungen.  8.  Be- 
sondere Verpflichtungen  des  Kommissionärs. 

9.  Selbsteintrittsrecht.     10.  Selbsthaftung. 

1.  Begriffe.  Kommissionär  ist,  wer 

es  gewerbsmäßig  übernimmt,  Waren  oderWert- 
papiere  für  Bechnung  eines  anderen,  des 
Kommittenten,  in  eigenem  Namen  zu  kaufen 

oder  zu  verkaufen,  §  383  HGB.  Unter  Kom- 
missionsgeschäft versteht  man  im  gewöhn- 

lichen Leben  sowohl  das  Geschäft,  das  der 

Kommittent  mit  dem  Kommissionär  ab- 
schließt (den  Kommissionsvertrag),  wie  auch 

das  Geschäft,  das  der  Kommissionär  mit  dem 

Dritten,  Käufer  oder  Verkäufer  in  Ausfüh- 

rung der  Kommission  abschließt  (Ausfüh- 
rungsgeschäft). 
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Danach  ist  der  Kommissionsvertrag  ein 
Geschäftsbes  orgungs  v  er  tr  ag  im 
Sinne  des  §  675  BGB.  Strittig  ist,  ob  er 
Dienstvertrag  (so  z.  B.  Staub  §  383  Anm.  18, 
19)  oder,  wie  die  herrschende  Meinung  wohl 
mit  Recht  annimmt,  Werkvertrag  ist,  so 
RG.  71—78,  Düringer-Hachenburg  Vorb. 
§  383  Anm.  3. 

2.  Kommissionsvertrag.  Der  Kom- 
missionär ist  ebenso  wie  der  Handeissagent 

oder  der  Handeissmakler  gewerbsmäßiger 
Vermittler  von  Handelsgeschäften.  Die 
Gewerbsmäßigkeit  erfordert  die  Entfaltung 
einer  auf  dauernden  Erwerb  gerichteten,  als 
solche  nach  außen  hervortretenden  selb- 

ständigen Tätigkeit.  Die  zu  vermittelnden 
Geschäfte  müssen  Kauf  oder  Verkauf  sein. 
Als  Gegenstand  des  Geschäfts  kommen  nur 
Waren  oder  Wertpapiere  in  Frage.  Der  Han- 

del mit  Grundstücken  oder  mit  Hypotheken 
macht  daher  den  Vermittler  nicht  zum  Kom- 
missionär. 

Der  wesentliche  Unterschied  des  Kom- 
missionärs vom  Agenten  liegt  darin,  daß 

der  Kommissionär  im  eigenen  Namen  ab- 
schließt. (Vgl.  Art.  „Agenturwesen"  I.  Bd. 

S.  44 ff.).  Der  Verkehr  scheidet  freilich  den 
Agenten  und  den  Kommissionär  nicht  so 
scharf  wie  das  Gesetz:  Vermittler,  die  in 
Wahrheit  Agenten  sind,  werden  häufig  im 
Handelsverkehr  als  Kommissionäre  be- 

zeichnet (z.  B.  die  Leipziger  Rauchwaren- 
kommissionäre, cf.  Breit,  LeipzZ.  07,858).  Da 

der  Kommissionär  im  eigenen  Namen  ab- 
schließt, so  wird  auch  er  allein  dem  dritten, 

Käufer  oder  Verkäufer  gegenüber  berechtigt 
oder  verpflichtet.  Im  Verhältnis  zwischen 
Kommittenten  und  Kommissionär  geht  je- 

doch das  Geschäft  für  Rechnung  des 
Kommittenten.  Man  kann  drei  Formen 
des  Handelns  für  fremde  Rechnung  unter- 

scheiden: Das  Handeln  in  Kommission  steht 
zwischen  dem  den  Auftraggeber  allein  be- 

rechtigenden und  verpflichtenden  Handeln 
des  Agenten  und  dem  ausschließlich  obliga- 

torische Wirkungen  äußernden  Handeln  des 
Beauftragten  nach  BGB.  (§§  662,  675).  Denn 
im  Verhältnis  zwischen  Kommittenten  und 
Kommissionär  gelten  nach  §  392  die  Forde- 

rungen gegen  den  dritten  Kontrahenten 
auch  dann  als  Forderungen  des  Kommitten- 

ten, wenn  sie  noch  nicht  abgetreten  sind. 
Infolgedessen  hat  z.  B.  der  Kommittent  das 
Recht  der  Aussonderung  der  Forderungen  im 
Konkurse  des  Kommissionärs  (RG.  40,  77) 
und  das  Recht  der  Reklamation  im  Falle  der 
Pfändung  der  Forderung  (ROHG.  7,  23). 

Der  Abschluß  des  Kommissionsvertrags 
erfolgt  formlos.  In  der  Effektenkommission 
erfolgen  die  Aufträge  im  Hinblick  auf 
die  Kursschwankungen  häufig  telegra- 

phisch. Stehen  der  Kommittent  und  der 
Kommissionär    in    laufender    Geschäftsver- 

bindung, wie  es  namentlich  in  der  Effekten- 
kommission im  Verhältnis  des  Kunden  zu 

seiner  Bank  der  Fall  ist,  so  kann  der  Kom- 
missionär in  bestimmten  Grenzen  zur  Ueber- 

nahme  von  Kommissionsaufträgen  dem  Kom- 
mittenten gegenüber  verpflichtet  sein.  So 

ist  z.  B.  die  Bank  bei  Spekulationsgeschäften 
zum  Abschlüsse  des  entsprechenden  Gegenge- 

schäfts verpflichtet,  RG.  in  Jur.  Woch.  97, 417. 
3.  Kommissions-  und  Propergeschäft. 

Während  rechtlich  Kommissions-  und  Proper- 
geschäft sich  scharf  scheiden,  fließen  sie  in 

der  kaufmännischen  Praxis  vollständig  in- 
einander über.  Die  Entscheidung  der  Frage, 

ob  im  Einzelfalle  ein  Kommissionsgeschäft 
oder  ein  Propergeschäft  vorliegt,  bereitet  dem 
Gericht  nicht  selten  erhebliche  Schwierig- 

keiten. Die  allgemeine  Bezeichnung  des 
Händlers  als  Kommissionär  läßt,  da  die 
meisten  Kommissionäre  gleichzeitig  Proper- 

händler sind,  im  allgemeinen  keinen  Schluß 
auf  den  Charakter  des  Geschäfts  zu;  ebenso- 

wenig ist  der  Ausdruck  Auftrag  oder  das 
Ausbedingen  einer  Provision  (Kommissions- 

gebühr) unbedingt  entscheidend,  wenn  es 
natürlich  auch  im  allgemeinen  ein  Indiz  für 
das  Vorliegen  eines  Kommissionsgeschäfts 
ist.  Die  Entscheidung  wird  nur  unter  Be- 

rücksichtigung aller  Umstände  auf  Grund 
der  wirtschaftlichen  Natur  des  Geschäfts 
und  des  wirklichen  Willens  der  Kontrahenten 

gefällt  werden  können.  Im  Effekten- 
handel zwischen  Kunden  und  Bankier 

spricht  die  Vermutung  für  Kommission 
(vgl.  RG.  43,  111;  96,  6).  Die  Vereinbarung 
eines  festen  Preises  spricht  in  der  Regel 
für  das  Propergeschäft(RG.  94,  65).  Auch 
der  Kommissionär  kannt  statt  Provision 
den  Nachweis  über  das  Limet  erhalten 

(RG.  94,  288).  Bedeutungslos  ist  nament- lich die  früher  in  Bankformularen  sich 
findende  sog.  Eigenhändlerklausel 
(wir  sind  bei  allen  Geschäften  mit  uns  ein  für 
allemal  Properhändler).  Die  Eigenhändler- 

klausel hat  nur  die  Wirkung  eines  vorbe- 
haltenen Selbsteintritts;  das  Geschäft  bleibt 

Kommissionsgeschäft1).   Vgl.  unten  sub  9  c. 
4.  Besondere  Arten  der  Kommission, 

a)  Effektenkommission.  Während  das 
eigentliche  Kommissionsgeschäft  immer  mehr 
an  Umfang  zurückgegangen  ist,  hat  das  sog. 
Effektenkommissionsgeschäft  um  so  mehr 
an  Ausdehnung  gewonnen.  Nur  ein  ver- 

schwindend geringer  Prozentsatz  aller  Kom- 
missionsgeschäfte sind  heute  Warenkom- 

missionsgeschäfte. Das  Kommissionsgeschäft 
der  heutigen  Zeit  ist  das  Effekten-Kommis- 
sionsgeschäft.  Der  Kauf  und  der  Verkauf 
von  Wertpapieren  durch  das  große  Publikum 

2)  Vgl.  über  die  Eigenhändlerklausel  beson- ders Breit,  Bankarchiv  5,  269  und  LeipzZ.  07, 
870;  Nußbaum,  HoldheimsMschr.  19,  161. 
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geschieht  heute  fast  ausnahmslos  in  der 
Rechtsform  des  Kommissionsgeschäfts.  Der 
Effekten-Kommissionsvertrag  hat  sich  nun 
aber  von  den  allgemeinen  gesetzlichen  Be- 

stimmungen des  Kommissionshandels  er- 
heblich entfernt  und  sich  durch  das  Mittel 

der  sog.  Geschäftsbedingungen  der  Banken 
eine  seiner  wirtschaftlichen  Natur  angepaßte 

Rechtsform  geschaffen  ')■ 
Die  Eigenart  des  Effekten-Kommissions- 

geschäftes  liegt  in  der  ausnahmslosen  Aus- 
führung der  Kommission  durch  Selbsteintritt, 

vgl.  sub  9.  Der  Bankier  1  ritt  also  stel  dem 
Kunden  als  Käufer  oder  Verkäufer  gegen- 

über. Die  ständige  Ausübung  der  Effekten- 
kommission  durch  Selbsteintritt  hat  zur 

notwendigen  Folge,  daß  Effekten-Proper- 
geschäft  und  Effekten-Kommissionsgescnäfl 
z.  T.  kaum  unterscheidbar  Ineinander  über- 

gehen. Auch  dann,  wenn  nachweisbar  ein 
Propergeschäft  vorliegt,  wird  der  Bankier 
sich  nach  Art  eines  Kommissionärs  als  Ver- 

trauensmann des  Kunden  behandeln  lassen 

müssen.  Das  gilt  insbesondere  für  die  Bats- 
erteilung (vgl.  unten    6  und  RG.  42,    L26). 

b)  Die  Exportkommission  (Kon- 
signationskommission).  Jm  Warenhan- 

del ist  der  Exporthandel  das  wichtigste  An- 
wendungsgebiet des  Kommission!  geschäfts, 

hier  ist  der  Ausdruck  Konsignation  für  Kom- 
mission besonders  üblich.  Bei  der  Export- 

kommission im  eigentlichen  Sinne  wird  der 
Exporteur  nicht  selbst  als  Verkäuferkom- 

missionär in  Uebersee  tätig,  sondern  er 
lehließt  mit  den  Händlern  in  Uebersee  Ver- 
kaufskommissionen  ab.  Er  wirbt  also  auf 
(jrund  seiner  Kenntnisse  der  überseeischen 

Verhältnisse  die  geeigneten  Verkaufskom- 
missionäre an.  Im  Zweifel  spricht  die  Ver- 

mutung im  Exporthandel  für  bloße  Ex- 
portkommission  und  nicht  für  Verkaufs- 

kommission (vgl.  RG.  5,  11;  63,  303). 
Hierbei  haftet  der  Exportkommissionär  für 
sorgfältige  Auswahl  der  überseeischen  Ver- 

kaufskommissionäre. Nicht  selten  garantiert 
der  Exporteur  seinem  Kommittenten  einen 
bestimmten  Preis,  in  der  Regel  begnügt  sich 
der  Kommittent  mit  dem  garantierten  Mini- 

malpreis und  überläßt  den  Mehrerlös  dem 
Exporteur  als  Verdienst. 

5.  Pflichten  des  Kommissionärs.  a)Die 
Treueverpflichtung.  Der  Kommissionär 
ist  Vertrauensmann  des  Kommittenten.  Er 

muß  unter  Zurücksetzung  seines  eigenen  Vor- 
teils die  Interessen  seines  Kommittenten 

wahrnehmen.  Er  hat  daher  zunächst  den 
Kontrahenten  darüber  aufzuklären,  wenn 
eigene  Interessen  der  Uebernahme  des  Auf- 

*)  Ueber  die  Geschäftsbedingungen 
der  Banken  vgl.  bes.  Bernstein  im  Bank- 

archiv 4,  166  Regelsberger  im  Bankarchiv 
5,  169;  Neustä  tter,  die  Kontokorrentbeding- 

ungen der    Banken.  Stuttgart  1921. 

trags  entgegenstehen  und  hat,  wenn  er  es 
nicht  tun  will,  die  Uebernahme  der  Kom- 

mission abzulehnen. 

Bei  Erteilung  von  Ratschlägen,  bei  Emp- 
fehlungen und  Auskünften  hat  er  nach  bestem 

Wissen  und  Gewissen  zu  verfahren  (vgl.  z  B 
RG.  in  LeipzZ.  09,  154;  BankA.  11,  61). 
Natürlich  braucht  der  Bankier  einen  Kunden 
nicht  über  Hinge  aufzuklären  deren  Kenntnis 
er  als  selbstverständlich  voraussetzen  darf 
(RG.  in  LeipzZ.  OS,  539).  Eine  Verpflichtung 
zur  Offenbarung  sog.  Emissionsbonifikation 
besteht  nicht  (vgl.  Breie,  BankA.  4,  65;  un- 

richtig RG.  in  Jur.  Woch.  05, 118;  zutreffend 
RG.  111  BankA.  5,  201).  Schuldhaft  falscher 
Ratschlag  verpflichtet  den  Kommissionär 
zum  Schadenersatz. 

b)  Ausführt!  ngsp flicht.  Der  Kommis- 
sionär ist  verpflichtet  die  übernommenen  Ge- 

schälte mit  der  Sorgfalt,  eines  ordentlichen 
Kaufmanns  auszuführen (§384  Abs.  1  HGB). 
Hierzu  gehört  in  der  Regel  persönliche  Aus- 

führung der  Kommission.  Anders  natürlich 
wenn  die  Ausführung  nach  dem  Willen  des 
Kommittenten  an  einem  anderen  Platze  er- 
tolgen  soll,  /..  B.  Auftrag  an  einen  Provinzial- 
bankier  Effekten  an  der  Berliner  Börse  zu 
kaufen.  Zur  sorgfältigen  Ausführung  des 
übernommenen  Geschäfts  gehört  auch  die 

Wahrung  der  Rechte  gegenüber  dem  Dritt- 
kontrahenten. Die  Verpflichtung  zur  Wah- 

rung einzelner  Sonderrechte  ist  in  §§  388,  389 
besonders  hervorgehoben.  Befindet  sich  das 
Gut,  das  dem  Kommissionär  zugesendet  ist, 
bei  der  Ablieferung  in  mangelhaftem  Zu- 

stande, der  äußerlich  erkennbar  ist,  so  hat 
der  Kommissionär  die  Rechte  gegen  den 
Frachtführer  oder  Schiffer  zu  wahren,  für 
den  Beweis  des  Zustandes  zu  sorgen  und  dem 
Kommittenten  unverzüglich  Nachricht  zu 
geben.  Ist  das  Gut  dem  Verderb  ausgesetzt 
oder  treten  später  Veränderungen  an  dem 
Gut  ein,  die  dessen  Entwertung  befürchten 
lassen  und  ist  keine  Zeit  vorhanden  die  Ver- 

fügung des  Kommittenten  einzuholen  oder 
ist  der  Kommittent  in  der  Erteilung  der 
Verfügung  säumig,  so  kann  der  Kommissionär 
den  Verkauf  des  Gutes  nach  den  Vorschriften 

des  Gutsverkaufs  (§  373  HGB.)  vollziehen. 
Der  Kommissionär  ist  weiter  für  den  Ver- 

lust und  die  Beschädigung  des  in  seiner  Ver- 
wahrung befindlichen  Gutes  verantwortlich, 

es  sei  denn,  daß  der  Verlust  oder  die  Beschä- 
digung auf  Umständen  beruht,  die  durch  die 

Sorgfalt  eines  ordentlichen  Kaufmanns  nicht 

abgewendet  werden  konnten.  Diese  Ver- 
pflichtung umfaßt  nicht  auch  eine  Ver- 

sicherungspflicht, es  sei  denn,  daß  eine  aus- 
drückliche Anweisung  des  Kommittenten 

vorliegt.  Verletzt  der  Kommissionär  seine 
Verpflichtung  zur  sorgfältigen  Ausführung 
und  Abwicklung,  so  ist  er  dem  Kommittenten 
schadenersatzpflichtig. 
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c)  Wahrung  der  Kommittenten- 
interessen.  Der  Kommissionär  hat  das 
Interesse  des  Kommittenten  wahrzunehmen 
(§  384  Abs.  1).  Diese  Pflicht  beginnt  mit 
den  ersten  einleitenden  Verhandlungen  und 
endigt  erst  mit  dem  letzten  Akte  des  Ge- 

schäfts. Ueberall  hat  der  Kommissionär  sein 

eigenes  Interesse  hintenan  zu  setzen.  Selbst- 
verständlich hat  diese  letztere  Verpflichtung 

auch  ihre  Grenzen.  So  ist  z.  B.  der  Bankier, 
der  Autträge  zum  Ankauf  eines  Papiers  ent- 

gegennimmt, nicht  gehindert  auch  Verkaufs- 
aufträge von  anderen  Kunden  in  demselben 

Papier  entgegenzunehmen,  wie  er  natürlich 
noch  weniger  verpflichtet  ist  entsprechende 
Kaufaufträge  anderer  Kunden  abzulehnen. 
Bieten  sich  einem  Kommissionär,  der  gleich- 

zeitig Properhändler  ist,  günstige  Abschluß- 
möglichkeiten, so  hat  er  die  günstige  Ge- 

legenheit in  erster  Reihe  für  den  Kontra- 
henten auszunutzen.  Keine  Verletzung  der 

Verpflichtung  des  Kommissionärs  zur  ge- 
treuen Interessenwahrung  ist  es,  wenn  er 

einen  Auftrag  durch  Selbsteintritt  ausführt 
(vgl.  unten  9). 

d)  Gehorsamspflicht.  Der  Kommis- 
sionär hat  die  Anweisungen  des  Kom- 

mittenten zu  befolgen  (§  384  Abs.  1).  Der 
Kommittent  ist  im  Verhältnis  zum  Kom- 

missionär der  Herr  des  Geschäfts,  die  Wei- 
sung des  Kommittenten  ist  daher  für  den 

Kommissionär  erste  und  hauptsächliche 
Pflicht  (ROHG.  6,  313).  Zur  Befolgung  der 
Weisung  ist  der  Kommissionär  auch  dann 
verpflichtet,  wenn  er  sie  für  den  Kommitten- 

ten als  nachteilig  erachtet.  Zu  den  Wei- 
sungen des  Kommittenten  gehören  in  erster 

Linie  die  sog.  Li  mit  an  Weisung  zu  einem 
Mindestpreis  zu  verkaufen  oder  zu  einem 
Höchstpreis  zu  kaufen.  Während  die  Ver- 

letzung der  Gehorsamspflicht  im  allgemeinen 
eine  Verpflichtung  zum  Schadenersatz  be- 

gründet, der  Kommittent  das  Geschäft  auch 
nicht  als  für  seine  Rechnung  geschlossen 
gelten  zu  lassen  braucht  (§  385),  gelten  für 
Nichtbeachtung  des  Limits  nach  §  386  be- 

sondere Grundsätze:  Hat  der  Kommis- 
sionär das  Limit  verletzt,  so  muß  der  Kom- 

mittent, wenn  er  das  Geschäft  nicht  gelten 
lassen  will,  dies  unverzüglich  auf  die  An- 

zeige von  der  Ausführung  des  Geschäfts  er- 
klären, anderenfalls  gilt  die  Abwicklung  als 

genehmigt.  Erbietet  sich  jedoch  der  Kom- 
missionär zugleich  mit  der  Anzeige  von  der 

Ausführung  des  Geschäfts  zur  Deckung  des 
Preisunterschieds,  so  steht  dem  Kommit- 

tenten ein  Recht  zur  Zurückweisung  des 
Geschäfts  nicht  zu.  Der  Kommittent  kann 
jedoch  ein  den  Preisunterschied  übersteigen- 

den Schaden  erstattet  verlangen.  In  der 
Praxis  wird  ein  solcher  Schaden  allerdings kaum  eintreten. 

e)  Der  Kommissionär  hat  dem  Kom- 

mittenten die  erforderlichen  Nach- 
richten zu  geben,  insbesondere  von 

der  Ausführung  der  Kommission  un- 
verzüglich   Anzeige    zu    machen. 

Der  Kommittent  soll  danach  über  den 

Stand  des  auf  seine  Rechnung  gehenden  Ge- 
schäfts dauernd  orientiert  sein.  Der  Umfang 

der  Benachrichtigungspflicht  wird  durch  die 
Sorgfalt  eines  ordentlichen  Kaufmanns  be- 

stimmt. Der  wichtigste  Ausfluß  der  Benach- 
richtigungspflicht ist  die  Verpflichtung  zur 

Mitteilung  von  der  Ausführung  der  Kom- 
mission. Der  Kommissionär  muß  dem  Kom- 

mittenten mitteilen,  mit  wem  und  unter 
welchen  Bedingungen  und  gegebenenfalls 
auch  wann  er  das  Geschäft  abgeschlossen  hat. 
Zur  vollständigen  Ausführungsanzeige  ge- 

hört endlich  auch  die  Benennung  des 
Dritten,  Käufers  oder  Verkäufers. 

Der  Inhalt  der  Ausführungsanzeige  ist 
im  übrigen  von  einschneidender  Bedeutung 
für  die  weitere  Rechtsgestaltung.  Nennt  der 
Kommissionär  in  der  Ausführungsanzeige 
den  dritten  Kontrahenten  nicht,  so  haftet  er 
persönlich  für  die  Erfüllung  des  Geschäfts 
(§  384  Abs.  3).  Die  Haftung  tritt  auch  dann 
ein,  wenn  der  Kommissionär  in  Wahrheit  ein 
Geschäft  mit  einem  Dritten  nicht  abge- 

schlossen hat.  Alsdann  haftet  der  Kommis- 
sionär für  die  Erfüllung  eines  Geschäfts,  wie 

es  ein  sorgfältiger  Kommissionär  unter  Be- 
obachtung der  Weisungen  des  Kommittenten 

abgeschlossen  haben  würde.  Es  liegt  hier  im 
praktischen  Ergebnis  ein  dem  Selbsteintritt 
(vgl.  unten  sub  9)  ähnliches  Verhältnis  vor. 
Freilich  kann  der  Kommissionär  in  einem 
solchen  Falle  eigene  Rechte  erst  geltend 
machen,  wenn  der  Kommittent  erklärt,  daß 
er  ihn  auf  Erfüllung  in  Anspruch  nehme  und 
der  Kommittent  kann  auch,  da  die  Kom- 

mission in  Wahrheit  nicht  ausgeführt  ist 
und  die  wahrheitswidrige  Mitteilung  von  der 
Ausführung  natürlich  die  mangelnde  Aus- 

führung nicht  ersetzt,  die  Kommission  wider- 
rufen. 

Die  Ausführungsanzeige  bildet  gleich- 
zeitig die  zeitliche  Grenze  für  die  Erklärung 

des  Selbsteintritts  (vgl.  unten   sub  9). 
f)  Die  Rechenschaftspflicht.  Der 

Kommissionär  hat  dem  Kommitten- 
ten über  das  Geschäft  Rechenschaft 

abzugeben.  §  384  Abs.  2.  Es  folgt  diese 
Verpflichtung  aus  dem  Wesen  der  Kommis- 

sion als  einer  Geschäftsbesorgung.  Der 
Kommissionär  genügt  also  seinen  Verpflich- 

tungen nicht,  wenn  er  das  Geschäft  ab- 
schließt und  dem  Kommittenten  alsdann 

tatsächlich  herausgibt,  was  er  beim  Ab- 
schlüsse erlangt  hat.  Er  muß  begründen, 

warum  er  dem  Kommittenten  nicht  mehr 
herausgibt.  Der  wesentlichste  Teil  der 
Rechenschaft  ist  die  Rechnungslegung.  Der 
Kommissionär    hat    danach    dem    Kommit- 
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tonten  eine  Rechnung,  d.  h.  eine  geordnete 
Zusammenstellung  der  Einnahmen  und  Aus- 

gaben aus  dem  Geschäft  vorzulegen.  Soweit 
Belege  erteilt  zu  werden  pflegen,  hat  der 
Kommissionär  sie  dem  Kommittenten  vor- 

zulegen. Hierzu  gehören  natürlich  in  erster 
Linie  die  Schlußscheine.  Hat  der  Kommis- 

sionär die  Rechnung  nicht  mit  der  erforder- 
lichen Sorgfall  gelegt,  so  kann  der  Kom- 

mittent von  ihm  die  Leistung  des  Offen- 
barungseida  fordern. 

g)  Die  HerauBgabepflicht.  Der  Er- 
folg des  vom  Kommissionär  geschlossenen 

Geschäfts  soll,  wenn  es  auch  vom  Kommis- 
sionär in  eigenem  Namen  geschlossen  worden 

ist,  doch  dem  Kommittenten  zugute  kommen. 
Hieraus  ergibt  sich  von  selbst  die  Verpflich- 

tung dv>  Kommissionärs,  alles  was  aus  dem 
kommittierten  Geschäft  von  ihm  erlangl  ist, 
dem  Kommittenten  herauszugeben.  Dies 
ist  bei  der  Einkaufskommission  in  der 

Regel  der  Kaufgegenstand,  bei  der  Ver- 
kaufskommission  dagegen  der  erzielte 
Preis.  Die  Eerausgabepflicht  beziehl  Bich 
auf  die  konkrete,  für  Rechnung  des  Kom- 

mittenten eingekaufte  Ware.  Behauptet 
der  Kommissionär,  eine  Vereinbarung,  wo- 

nach er  nur  gleiche  Gattung  herauszugeben 
hat,  bo  ist  er  Eür  eine  solche  Vereinbarung 
beweispflichtig.  Geber  die  Verpflichtung  i\v> 
Bankiers,  der  den  Einkauf  von  Wertpapieren 
übernommen  hat,  zur  Uebermittlung  eines 
Stückeverzeichnisses  vgl.  den  Art.  „Ver- 

wahrungsvertrag". 
6.  Dingliche  Wirkungen  des  Kommis- 

sionsverhältnisses. Einkaufskommission. 
Aus  der  Verpflichtung  des  Kommissionärs 
zur  Serausgabe  des  durch  die  Geschäfts- 

besorgung Erlangt en  folgl  gleichzeitig  seine 
Verpflichtung,  dem  Kommittenten  das 
Eigentum  an  der  gekauften  Ware  zu  ver- 

schaffen. Es  ist  strittig,  ob  der  Einkaufs- 
konimissionär zunächst  für  sieh  Eigentümer 

wird,  oder  ob,  insbesondere  wenn  sein  Wille 
darauf  gerichtet  ist,  er  sofort  den  Kommit- 

tenten zum  Eigentümer  des  eingekauften 
Gutes  macht.  Es  ist  der  herrschenden  An- 

sicht beizutreten,  nach  der  der  Kommissionär 
stets  Eigentümer  der  von  ihm  eingekauften 
Ware  wird  (RG.  in  Jur.  Woch.  1912,  527). 
Die  Uebertragung  des  Eigentums  auf  den 
Kommittenten  erfolgt,  wenn  der  dritte 
Kontrahent  noch  im  Besitze  der  eingekauften 
Ware  ist,  durch  Uebertragung  des  Heraus- 

gabeanspruchs. Ist  der  Besitz  am  Kom- 
missionsgut bereits  auf  den  Kommissionär 

übergegangen,  so  kommen  für  die  Eigen- 
tumsübertragung die  Uebergabe  und  des 

constitutum  possessorium  in  Frage.  Bei 
Effekten  tritt  noch  die  Eigentumsüber- 

tragung durch  Uebersendung  des  Stücke- 
verzeichnisses nach  §§  3,  7  des  Depotgesetzes 

hinzu  (vgl.  Art.  „Verwahrungsvertrag"). 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Auf! 

Zur  Herbeiführung  des  Eigentumsüber- 
gangs mittels  constitutum  possessorium  ge- 

nügt jeder  Akt,  der  nach  außen  zu  erkennen 
gibt,  daß  das  Gut  nunmehr  in  die  Rechts- 

sphäre des  Kommittenten  übergegangen  sein 
soll.  Nicht  erforderlich  ist,  daß  der  Wille 
dem  Kommittenten  gegenüber  zum  Ausdruck 

gekommen  ist. 7.  Abschluß  zu  anderen  als  vom  Kom- 
mittenten gesetzten  Bedingungen,  a)  Li- 

mit ierte  Kommission.  Während  noch 

das  alte  HGB.  die  beiden  Fälle,  daß  der  Ein- 
kaufskommissionär über  dem  ihm  bestimmten 

Preis  eingekauft,  der  Verkaufskommissionär 
unter  dem  Limit  verkauft,  gesetzgeberisch 
verschieden  behandelt,  hat  das  neue  HGB. 
beide  Fälle  der  Limitüberschreitung  den 
gleichen  (irundsätzen  unterworfen.  Der 
Kommittent  ist  verpflichtet  sofort  nach 
Empfang  der  Ausführungsanzeige  zu  er- 

klären, ob  er  das  unter  Limitüberschreitung 
abgeschlossene  Geschäft  gegen  sich  gelten 
hosen  will.  Tut  er  das  nicht,  so  gilt  sein 
Schweigen  als  Genehmigung  des  Geschäfts. 

Das  Recht  des  Kommittenten  zur  Zu- 
rückweisung des  Geschäfts  fällt  jedoch  dann 

fort,  wenn  der  Kommissionär  sich  zugleich 
mit  der  Anzeige  von  der  Ausführung  des 
( ieschäfts  zur  Deckung  des  Preisunterschiedes 
bereit  erklärt.  Dieses  Deckungsanerbieten 
muß  so  beschaffen  sein,  daß  es  dem  Kom- 

mittenten den  gleichen  wirtschaftlichen  Er- 
folg gewährt,  als  wenn  das  Limit  erreicht 

worden  wäre.  Es  muß  weiter  spätestens  in 
der  Anzeige  enthalten  sein,  in  der  dem  Kom- 

mittenten die  Mitteilung  von  der  Ueber- 
Bchreitung  des  Limits  gemacht  wird.  Das 
Deckungsanerbieten  muß  unbedingt  erfolgen 
und  es  muß  weiter  wohl  auch  von  einem 
solventen  Kommissionär  ausgehen  (bstr.). 
Hat  der  Kommissionär  sich  zur  Deckung 
bereit  erklärt,  so  ist  er  damit  auch  zur 
Deckung  verpflichtet.  Er  darf  also  bei  der 
Einkaufskommission  dein  Kommittenten 
nur  den  limitierten  Preis  in  Rechnung  stellen, 
bei  der  Verkaufskonimission  muß  er  dem 
Kommittenten,  sobald  die  Zahlungspflicht 

des  dritten  Verkäufers  fällig  wird,  die  Dif- 
ferenz ersetzen. 

b)  Abschluß  zu  günstigeren  Be- 
dingungen. Schließt  der  Kommissionär 

zu  vorteilhafteren  Bedingungen,  als  sie  ihm 
vom  Kommittenten  gesetzt  worden  sind,  ab, 
so  kommt  dies  dem  Kommittenten  zustatten. 
Das  gilt  insbesondere  dann,  wenn  der  Preis, 
für  den  der  Kommissionär  verkauft,  den  vom 
Kommittenten  bestimmter  Niedrigstpreis 

übersteigt,  oder  wenn  der  Preis,  zu  dem  er 
einkauft,  den  vom  Kommittenten  bestimmten 

Niedrigstpreis  nicht  erreicht.  Hierbei  sind 

jedoch  höchstpersönliche  Zuwendungen  aus- 
zuscheiden. Es  braucht  also  der  Kommis- 

sionär Vorteile,  die  der  Dritte  nur  aus  Anlaß 

Bd.  v.  52 
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des  Geschäfts  dem  Kommissionär  höchst- 
persönlich zuwendet,  von  ihm  dem  Kom- 

mittenten nicht  herausgegeben  zu  werden. 
Natürlich  kann  im  einzelnen  Fall  sehr  zweifel- 

haft sein,  ob  der  Vorteil  des  Geschäfts  als 
solches  betrifft  oder  ob  es  dem  Kommissionär 
als  seiner  Person  zugedacht  ist.  Zu  den 
Vorteilen,  die  richtiger  Ansicht  nach  dem  Kom- 

missionär verbleibt,  gehört  die  sog.  Emis- 
sionsbonifikation. Vgl.  oben  subö.  Eingehend 

Breit,  BankA.  4,  65.  Eine  Verheimlichung 
der  günstigeren  Bedingungen  hat  Bestrafung 
des  Kommissionärs  nach  §  85  BörsG.  zur 
Folge. 

8.  Besondere  Verpflichtungen  des  Kom- 
missionärs. Zu  den  eben  aufgezählten  all- 

gemeinen Verpflichtungen,  die  jeder  Kom- 
missionär grundsätzlich  mit  dem  Abschluß 

des  Kommissionsvertrags  übernimmt,  treten 
nun  noch  einzelne  besondere  Verpflichtungen 
des  Kommissionärs.  1.  Von  der  Verpflich- 

tung des  Kommissionärs  zur  Wahrung  der 
Kechte  gegen  den  Frachtführer  oder  Schiffer, 
sofern  die  Ware  bei  der  Ablieferung  im  be- 

schädigten oder  mangelhaften  Zustand  sich 
befindet,  ist  bereits  die  Kede  gewesen. 
Ebenso  für  die  Verantwortlichkeit  des  Kom- 

missionärs für  den  Verlust  und  die  Beschädi- 
gung des  in  seiner  Verwahrung  befindlichen 

Gutes. 
2.  Wird  von  dem  Kommissionär  ohne 

Zustimmung  des  Kommittenten  dem  dritten 
Kontrahenten  Vorschuß  geleistet  oder  Kredit 
gewährt,  so  handelt  hierbei  der  Kommissionär 
auf  eigene  Gefahr  (§  393),  d.  h.  er  muß  dem 
Kommittenten  dafür  aufkommen,  wenn  ihm 
durch  die  Kreditgewährung  usw.  ein  Verlust 
erwächst.  Gleichgültig  ist  hierbei  ob  ein 
Verschulden  auf  Seiten  des  Kommissionärs 
vorliegt  oder  nicht.  Anders  natürlich  wenn 
der  Handelsbrauch  im  Orte  des  Geschäfts 
die  Stundung  des  Kaufpreises  mit  sich 
bringt.  In  diesem  Fall  ist  der  Verkaufs- 

kommissionär, soweit  nicht  eine  ausdrücklich 
abweichende  Anweisung  des  Kommittenten 
entgegensteht,  auch  seinerseits  zur  Kredit- 

gewährung berechtigt.  Verkauft  der  Kom- 
missionär unbefugt  auf  Kredit,  so  ist  er 

verpflichtet  dem  Kommittenten  sofort  als 
Schuldner  des  Kaufpreises  die  Zahlung  zu 
leisten.  Der  Kommittent  braucht  also  nicht 
zu  warten,  bis  tatsächlich  aus  der  unbe- 

fugten Kreditgewährung  ihm  ein  Schaden 
erwachsen  ist. 

9.  Selbsteintrittsrecht  (§  400ff.  HGB.). 
a)  Bereits  nach  Art.  376  Abs.  1  alt.  HGB. 
war  die  bis  dahin  in  Theorie  und  Praxis 
gleich  bestrittene  Frage,  ob  überhaupt  und  in 
welchem  Umfange  dem  Kommissionär  das 
Pecht  zustände,  bei  der  Einkaufskommission 
die  Ware  vom  eigenen  Lager  zu  nehmen,  bei 
der  Verkaufskommission  sie  für  sich  selbst 
anzukaufen,    im    grundsätzlich    bejahenden 

Sinne  entschieden.  Die  in  Deutschland  üb- 
liche Verbindung  von  Kommission  und 

Properhandel,  die  die  Grundlage  für  den  sog. 
Selbsteintritt  des  Kommissionärs  bildet, 
zwang  zur  Anerkennung  des  Bechts  auf 
Selbsteintntt.  Der  sog.  Selbsteintritt  wurde 
nun  insbesondere  im  Effektenkommis- 

sionsgeschäft die  ausnahmslose  Begeh 
Der  Bankier,  der  einen  Auftrag  zum  Einkauf 
erhalten  hat,  teilt  dem  Kunden  nicht  mit,  daß 
er  die  Effekten  zu  einem  bestimmten  Preise 
von  einem  bestimmten  Verkäufer  für  ihn 
gekauft  hat,  sondern  er  erklärt  ihm,  daß  er 
ihm  die  Effekten  zu  einem  bestimmten  Preise 
überlasse.  Umgekehrt  teilt  der  Bankier,  der 
Effekten  für  seinen  Auftraggeber  kommis- 

sionsweise verkaufen  soll,  ihm  nach  Aus- 
führung des  Auftrages  nicht  mit,  daß  er  die 

Effekten  zu  einem  bestimmten  Preise  an 

den  oder  jenen  Käufer  verkauft  habe,  son- 
dern er  schreibt  ihm,  daß  er  die  Effekten  zu 

einem  bestimmten  Preise  von  ihm  über- 
nommen habe. 

Der  Name  des  Dritten  wird  im 

Effektenkommissionsgeschäft  nie- 
mals genannt.  Es  hängt  das  selbstver- 

ständlich zum  Teil  mit  der  Börsentechnik 
des  Effektenverkehrs  zusammen.  So  sehr 
danach  auch  die  gesetzliche  Anerkennung 
des  Selbsteintrittsrechts  innerlich  berechtigt 
ist,  so  sehr  muß  doch  auf  der  anderen  Seite 
zugegeben  werden,  daß  der  Selbsteintritt 
von  unlauteren  Elementen  im  Kommissions- 

handel zum  Nachteile  des  Kommittenten 
ausgenutzt  werden  kann.  Bei  Gelegenheit 
der  Börsenenquete  in  den  Jahren  1892/93 
wurden  die  Schäden  des  Selbsteintritts  im 
Börsenkommissionshandel  in  Papieren  und 
Waren  eingehend  erörtert  Der  Art.  376 
alt.  HGB.,  der  bereits  das  Selbsteintrittsrecht 
auf  markt-  und  börsengängige  Ware  be- 

schränkte, bildete  keinen  hinreichenden 
Schutz  gegen  unlautere  Machenschaften.  Die 
Enquetekommission  sprach  sich  zwar  mit 
Becht  gegen  das  von  verschiedenen  Seiten 
geforderte  radikale  Verbot  des  Selbstein- 

tritts aus,  das  ja  doch  nur  auf  dem  Papier 
gestanden  hätte,  verlangte  aber  zum  Schutz 
des  Kommittenten  eine  Beihe  von  Bestim- 

mungen, die  vor  allem  den  sog.  „Kurs- 
schnitt'' und  das  „Depotfixen"  verhin- dern sollten.  Es  sollte  dem  Kommissionär 

unmöglich  gemacht  werden,  auf  dem  Bücken 
des  Kommittenten  zu  spekulieren.  Man 
glaubte  nun  mit  der  Begelung  der  Materie 
nicht  bis  zu  der  in  absehbarer  Zeit  bevor- 

stehenden Bevision  des  Handelsgesetzbuches 
warten  zu  können  und  es  wurde  infolgedessen 
Art.  376  alt.  HGB.  bereits  durch  §  70  des 
BörsenG.  v.  22./VI.  1896  aufgehoben.  An  die 
Stelle  des  Art.  376  traten  die  §§  70ff.  BörsG. 
Die  Bestimmungen  des  Börsengesetzes  sind 
alsdann  mit  unwesentlichen  Abänderungen 
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bei  der  Revision  des  Handelsgesetzbuches  in 
das  Gesetz  als  §  400 ff.  hinübergenommen 
worden.  Durch  Art.  14  VI  EG.  z.  HGB.  sind 

gleichzeitig  die  §§  71—74  BörsG.  aufge- 
hoben worden. 

b)  Das  Recht  zum  Selbsteintritt  ist  in 
§  400  HGB.  festgelegt.  Danach  kann  die 
Kommission  zum  Ankauf  oder  zum  Verkauf 

von  Waren,  die  einen  Börsen-  oder 
Marktpreis,  sowie  von  Wertpapieren, 
bei  denen  ein  Börsen-  oder  Markt- 

preis amtlich  festgelegt  wird,  wenn 
der  Kommittent  nicht  ein  anderes  be- 

st im  int  hat,  von  dem  Kommissionär  da- 
durch ausgeführt  werden,  daß  er  das  Gut, 

welches  er  einkaufen  soll,  selbst  als  Ver- 
käufer liefert  oder  das  Gut,  welches  er 

verkaufen  soll,  selbst  als  Käufer  über- 
nimmt. 

Es  ist  also  das  Recht  des  Kommissionärs 
zum  Selbsteintritt  von  zwei  Voraussetzungen 
abhängig: 

a)  Vorhandensein  eines  Börsen- 
oder Marktpreises,  der  bei  Wert- 

papieren ein  amtlich  festgestellter 
Börsenpreis  sein  muß; 

ß)  kein  Verbot  des  Selbsteintritts 
durch    den    Komm  il  t  eilten. 

Der  Marktpreis  muß  am  maßgebenden 
Orte,  d.  Ii.  an  demjenigen  Orte  bestehen,  an 
dem  die  Kommission  ausgeführt  werden  soll. 
Im  Zweifel  entscheidet  der  Wohnort  des 
Kommissionärs.  Ebenso  entscheidet  über 

den  Zeitpunkt,  in  dem  der  Börsen-  oder 
Marktpreis  bestellen  muß,  in  erster  Linie 
die  Weisung  des  Kommittenten  über  den 
Ausfuhrungszeitpunkt;  soweit  eine  solche 
Weisung  nicht  vorliegt,  ist  der  Zeitpunkt 
in  dem  der  Kommissionär  die  Anzeige  von 
der  Ausführung  zur  Absendung  an  den  Kom- 

mittenten abgegeben  hat,  maßgebend.  Der 
Börsen-  oder  Marktpreis  muß  gerade  für  die- 

jenigen Waren  oder  Effekten  bestehen,  die 
Gegenstand  der  Kommission  bilden  sollen. 
Daher  genügt  z.  B.  bei  Kommissionen  zum 
Abschluß  von  Zeit(Termin-)geschäften  ein 
Markt-  oder  Börsenpreis  für  Lokoware 
(Kassageschäfte)  nicht. 

Selbst  wenn  die:*  Voraussetzungen  zum 
Selbsteintritt  vorliegen,  ist  dem  Kom- 

missionär der  Selbsteintritt  dann  verwehrt, 
wenn  der  Kommittent  ihn  untersagt 
hat.  Kommissionsgeschäfte,  die  ein  für  alle- 

mal dem  Selbsteintritt  entzogen  seien,  gibt 
es  nicht  (anders  noch  ROHG.  11,  43  und 
RG.  bei  Bolze  3  Nr.  624).  Insbesondere 
liegt  nicht  etwa  ein  stillschweigendes  Verbot 
des  Selbsteintritts  dann  vor,  wenn  die  Order 
limitiert  ist  oder  der  Kommissionär  Del- 

kredere übernommen  hat  oder  es  sich  um 
eine  Kommission  zum  Abschlüsse  von  Diffe- 

renzgeschäften handelt.    In  der  Rechtslehre 

wird  häufig  zu  Unrecht  die  gegenteilige  An- 
sicht  vertreten. 

c)  Auch  dann,  wenn  die  gesetzlichen  Vor- 
aussetzungen des  Selbsteintritts,  d.  h.Börsen- 

und  Marktgängigkeit  bez.  amtlich  festgestell- 
ter Preis  nicht  vorliegen,  kann  das  Recht  zum 

Selbsteintritt  durch  besondere  Vereinba- 
rungbegründetwerden Der  vereinbarte 

Selbsteintritt  spielt  im  Effekten- 
geschäft eine  große  Rolle.  Weitaus 

die  ineisten  Banken  bestimmen  in  ihren  ge- 
druckten Bedingungen,  daß  sie  ein-  für  alle- 

mal alle  Aufträge  durch  Selbsteintritt  aus- 
führen. Es  ist  dann  ohne  Bedeutung,  in 

welcher  Weise  die  Ausführung  der  Kom- 
mission angezeigt  wird.  Der  vereinbarte 

Selbsteintritl  ist  allenthalben  nach  den 
gleichen  Grundsätzen  zu  beurteilen,  wie  der 
gesetzlich  nachgelassene.  Die  sog.  Eigen- 

händlerklausel in  den  Geschäftsbedin- 
gungen der  Banken  —  d.  h.  der  Vermerk 

etwa  folgenden  Gehalts:  Wir  führen  alle 
Geschäfte  als  Eigenhändler  (Properhändler) 
aus  —  ist  genereller  Vorbehalt  des  Selbst- eintritts. 

d)  Die  Ausübung  des  Selbsteintritts  er- 
folgt durch  eine  entsprechende  Erklärung. 

Die  Erklärung  muß  in  ausdrücklicher 

Form  abgegeben  werden  (§  405  HGB.).1)  Es 
würde  mithin  die  bloße  Lieferung  der  ein- 

zukaufenden Ware  als  Verkäufer  oder  die 
bloße  Uebernahme  der  zu  verkaufenden  Ware 
als  Käufer  keine  rechtsgültige  Ausübung  des 
Selbsteintrittsrechts  darstellen.  Der  Kom- 

mittent soll  bei  Empfang  der  Erklärung  sich 
darüber  im  klaren  sein,  daß  ihm  nunmehr 
der  Kommissionär  als  Käufer  bzw.  Verkäufer 

gegenübersteht.  Aus  diesem  Grunde  soll  jede 
Unklarheit  über  den  Willen  des  Kommis- 

sionärs zum  Selbsteintritt  vermieden  werden. 
Sobald  die  Ausführungsanzeige  nicht  den 
Willen  zum  Selbsteintritt  klar  zum  Ausdruck 

bringt,  ist  sie  im  Sinne  der  regulären  Kom- 
missionsausführung zu  verstehen.  Der  Kom- 

missionär kann  nicht  nachträglich  mit  der 

Behauptung  auftreten,  er  habe  die  Kom- 
mission durch  Selbsteintritt  ausgeführt  oder 

ausführen  wollen.  Er  hat  vielmehr  in  einem 
solchen  Falle  das  Recht  zum  Selbsteintritt 
endgültig  verwirkt  (§  405  Abs.  1  BGB.). 
Eine  Vereinbarung  zwischen  dem  Kommit- 

tenten und  dem  Kommissionär,  daß  die  Er- 
klärung darüber,  ob  die  Kommission  durch 

Selbsteintritt  oder  durch  Abschluß  mit  einem 
Dritten  ausgeführt  sei,  später  als  am  Tage 
der  Ausführungsanzeige  abgegeben  werden 
dürfe,  ist  nichtig.  Mit  formgültiger  Ab- 

gabe der  Eintrittserklärung  vollzieht 
sich   die  Umwandlung  des  ursprüng- 

x)  Die  Erklärung  reist  auf  Gefahr  des  Kom- 
missionärs, nicht  des  Kommittenten,  RG.16./III. 

1921,  E.  102,  15. 
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liehen  reinen  Kommissionsverhält- 
nisses in  ein  kombiniertes  Rechtsver- 

hältnis. Es  gelangen  von  diesem  Zeitpunkte 
an  Rechte  und  Pflichten  aus  einem  Kauf- 
verhältnis  zur  Entstehung.  Der  Kommis- 

sionär ist  m.  a.  W.  bei  der  Einkaufskommis- 
sion zugleich  Verkäufer,  der  Verkaufskommis- 

sionär ist  zugleich  Käufer.  Vom  wirtschaft- 
lichen Standpunkte  aus  rechtfertigt  sich  die 

Zulassung  des  Selbsteintritts  in  der  präsum- 
tiven Gleichheit  des  wirtschaftlichen  Er- 
folges für  den  Kommittenten.  Der  Kom- 

mittent erhält  bei  der  Einkaufskommission 
die  Ware,  die  er  erwerben  will,  er  bekommt 
bei  der  Verkaufskommission  das  Geld  für  die 
Ware,  die  er  veräußern  will.  Wenn  nun  auch 
der  Kommissionär  durch  den  Selbsteintritt 
dem  Kommittenten  als  Verkäufer  bzw.  Käu- 

fer gegenübersteht,  so  kann  er  sich  doch 
natürlich  nicht  von  den  Pflichten  befreien, 
die  ihm  als  seiner  Eigenschaft  als  Kommis- 

sionär dem  Kommittenten  gegenüber  ob- 
liegen. Er  hat  daher  nach  wie  vor  als 

getreuer  Kommissionär  die  Inter- 
essen des  Kommittenten  bei  Aus- 
übung des  Selbsteintrittsrechts  zu 

wahren.  Daraus  folgt,  daß  der  Kommis- 
sionär die  Ausführung  der  Kommission  durch 

Selbsteintritt  dann  nicht  wählen  darf,  wenn 
hierdurch  die  Interessen  des  Kommittenten 
gefährdet  werden.  Praktisch  wird  dieser  Fall 
allerdings  kaum  eintreten.  Wahrt  der  Kom- 

missionär bei  Ausübung  des  Selbsteintritts 
in  getreuer  Weise  die  Interessen  des  Kom- 

mittenten, so  steht  dieser  sich  nicht  anders, 
als  wenn  in  regulärer  Weise  abgewickelt 
worden  wäre. 

e)  Die  wichtigste  praktische 
Rechtsfolge  des  Selbsteintritts  ist 
eine  wesentliche  Modifikation  der 
Verpflichtung  zur  Rechenschaftsab- 
legung.  Die  Rechenschaftspflicht  des 
sclbsteintretenden  Kommissionärs  beschränkt 
sich  auf  den  Nachweis,  daß  bei  dem  be- 

rechneten Preise  der  zur  Zeit  der  Ausführung 
der  Kommission  bestehende  Börsen-  oder 
Marktpreis  eingehalten  ist  (§  400  Abs.  2 
HGB.).  Als  Zeit  der  Ausführung  gilt  der 
Zeitpunkt,  in  dem  der  Kommissionär  die 
Anzeige  von  der  Ausführung  zur  Absendung 
an  den  Kommittenten  abgegeben  hat.  Ist 
die  Ausführungsanzeige  erst  nach  Schluß 
der  Börse  oder  des  Marktes  abgeschickt 
worden,  so  darf  der  berechnete  Preis  für  den 
Kommittenten  nicht  ungünstiger  sein  als 
der  Preis,  der  am  Schlüsse  der  Börse  oder  des 
Marktes  bestand.  Diese  Bestimmung  soll 
die  Möglichkeit  des  sog.  Kursschnitts  ver- 
hindern. 

Der  Börsen-  oder  Marktpreis  ist  aber  nun 
der  präsumtive  Kaufpreis.  Es  ist  möglich, 
daß  im  konkreten  Falle  der  Kommittent  die 
Zugrundelegung  eines  ihm  günstigeren  Preises 

verlangen  kann.     Hierher  gehören  folgende 
Fälle: 

a)  Der  Kommittent  hat  ein  Limit  gesetzt; 
in  diesem  Falle  muß  der  Kommissionär 
das  Limitum  einhalten. 

b)  Der  Kommissionär  hat  sich  aus  An- 
laß der  Kommission  an  der  Börse  gün- 

stiger eingedeckt  oder  hätte  sich  gün- 
stiger eindecken  können;  in  diesem 

Falle  hat  der  Kommittent  Anspruch 
auf  einen  günstigeren  Preis  (§  401 
HGB.).1)  Freilich  muß  der  Kommittent 
nachweisen,  daß  die  Voraussetzungen 
im  einzelnen  Falle  vorliegen.  Der  Kom- 

missionär genügt  seiner  Rechen- 
schaftspflicht, wenn  er  nachweist,  daß 

er  den  Börsen-  oder  Marktpreis  ein- 
gehalten hat. Da  der  Kommissionär  auch  im  Falle  des 

Selbsteintritts  die  Pflichten  aus  dem  Kom- 
missionsvertrage noch  hat,  insbesondere  die 

Treueverpflichtung,  so  verbleibt  ihm  auch 
das  Recht  auf  die  übliche  Kommissionär- 

provision und  die  Befugnis,  die  bei  Kom- 
missionsgeschäften sonst  üblichen  Unkosten 

zu  berechnen  (§  403).  Ebenso  hat  der  selbst- 
eintretende Kommissionär  das  Pfandrecht, 

das  jedem  Kommissionär  am  Kommissions- 
gut zusteht  (§  404). 

Diesen  Nachwirkungen  des  Kommissions- 
geschäfts stehen  die  Rechtsfolgen  aus  dem 

neu  zur  Entstehung  gelangten  Kaufverhältnis 
gegenüber.  So  richtet  sich  insbesondere  die 
Regelung  der  Mängel  des  Konimissionsgutes 
nach  den  Bestimmungen  des  Kaufrechts. 

Zur  Sicherung  des  Kommittenten  hat  das 
Gesetz  einer  Reihe  von  Bestimmungen  des 
Selbsteintrittsrechts  zwingenden  Charak- 

ter beigelegt  (vgl.  §  402  HGB.). 
io.  Selbsthaftung.  Zwischen  regulärer 

Kommissionsausführung  und  Ausführung 
durch  Selbsteintritt  steht  die  Selbsthaftung 
nach  §  384  Abs.  3  HGB.  Danach  haftet  der 
Kommissionär  dem  Kommittenten  für  die 
Erfüllung  des  Geschäfts,  wenn  er  ihm  nicht 
zugleich  mit  der  Anzeige  von  der  Ausführung 
der  Kommission  den  Dritten  namhaft  macht, 
mit  dem  er  das  Geschäft  abgeschlossen  hat. 
Nach  dem  Rechte  des  alten  HGB.  galt  der 
Kommissionär,  der  den  Namen  des  Dritt- 

kontrahenten verschwieg,  als  Selbstkontra- 
hent. Nach  jetzigem  Rechte  bleibt  er  Kom- 

missionär, er  haftet  aber  ohne  Rücksicht 
auf  seinen  Willen  dem  Kommittenten  für 

die  ordnungsgemäße  Ausführung  des  Ge- 
schäfts. Hat  der  Kommissionär  tatsächlich 

mit  einem  Dritten  abgeschlossen,  so  haftet 
er  zusammen  mit  dem  Dritten  dem  Kommit- 

tenten als  Gesamtschuldner.  Hat  er  mit 
einem  Dritten  nicht  abgeschlossen,  so  haftet 

x)  Ueber  den  Unterschied  von  Ausführungs- 
und Deckungsgeschäft  vgl.  RG.  96,  7. 
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er  für  Erfüllung  eines  Geschäfts,  wie  es  ein 
sorgfältiger  Kommissionär  unter  Beachtung 
der    Weisungen    des    Kommittenten    abge- 

schlossen  haben   würde.      Er  haftet  daher 
z.  B.  für  Mangelfreiheit  der  gekauften  Ware 
(RG.  101,  403).     Auch  der  selbsthaftende 
Kommissionär  hat   Anspruch  auf  Provision 
und  Ersatz  der  Unkosten. 

Literatur:  Grünhut,    1><i«  Ruht  des  Kommis- 
sionshandels,   Wien    1879   (grundlegend    und    in 

historischer  Beziehung  auch  heute  noch  bedeutend, 
im  übrigen  aber  veraltet).  —  Derselbe  in  Ende- 
nun, äs  Handbuch  3,  157 ff.  —  Lepa,  J>i<-  Lehre 
vom  Selbsteint/rittsrecht  des  Kommissionärs,  1S8S, 

—  Jacoby,   Das  Recht  der  Sank-  und  Wechsel- 
kommission, lSül.   —    Weidmann,    J>m<    Kom- 

missionsgeschäft,    '    Bde.,    1908.   —  Breit.    Das 
Selbsteintrittsrecht    des  Kommissionärs,    ls'.H).  — 
Iterselbe,    /></.*    Rieht    der   Effektenkommission 
in  Zentralverl.  Kom.  und  Börs.-H.  s.  818 ff.  — 
Nußbaum,  Tatsachen  und  Begriffe  im  deutschen 
Kommissionsrecht,  1917.  —  Ija/ngen,  Eigentums- 

erwerb  und    VerVusi   bei   Kommissionsgeschäften, 
1900.      —     Jtciiinrr,       Dil      E.ipiirtkiiiiinii.i.iiiiii, 
Z.f.  HR.  ».'„257  •/.   Breit. 

Kommunal  finanzen 

s.  ( iemeindefinanzen. 

Kommunismus. 

Kommunismus  wird  vielfach  als  identisch 
mit  Sozialismus  aufgefaßt.  Dies  ist  jedoch 
irreführend.  Vielmehr  sind  Kommunismus 

und  Sozialismus  Abarten  des  sogenannten 
Kollektivismus. 

Unter  Kollektivismus  sind  alle  diejenigen 
Systeme  zu  verstehen,  bei  denen  das  Privat- 

eigentum negiert  wird.  Während  aber  der 
Sozialismus  diejenige  Richtung  unter  den 
kollektivistischen  Systemen  ist,  welche  das 
Privateigentum  nur  an  den  Produktions- 

mitteln (Boden  und  Kapital)  beseitigen  will, 
will  der  Kommunismus  auch  das  Privateigen- 

tum an  den  Gegenständen  des  Konsums 
aufheben.  Im  kommunistischen  System 
werden  nicht  nur  die  Arbeitsmittel,  sondern 
auch  die  Arbeitserzeugnisse  nach  be- 

stimmten gleichheitlichen  Grundsätzen  auf 
alle   Glieder  der  Gemeinschaft  verteilt. 

In  vielen  sozialistischen  Systemen,  wie  z.  B. 
beim  Marxismus  und  beim  Bolschewis- 

mus, wird  der  Kommunismus  ausdrücklich 
als  das  letzte  Endziel  der  sozialistischen  Um- 

gestaltung aufgefaßt.  Also  nach  einer  Ueber- 
gangsstufe,  in  der  das  sozialistische  Gesell- 

schaftsideal verwirklicht  werden  soll,  d.  h. 
die  Beseitigung  des  Privateigentums  an  den 
Produktionsmitteln  durchgeführt  wird,  werde 
dann  die  letzte  und  höchste  Stufe  der  gesell- 

schaftlichen Entwicklung  erreicht,  wenn  auch 

die  Bedarfsgegenstände  den  einzelnen  von 
Gemeinschaftswegen  zugeführt  werden. 

Kommunistisch  werden  daher  auch 
alle  die  Zustände  genannt,  bei  denen  in  mehr 
oder  weniger  großem  Maßstabe  das  kom- 

munistische Ideal  zur  Durchführung  gelangt 
ist.  So  Bericht  man  von  Agrarkommunismus, 
wenn,  wie  z.  B.  bei  den  altgermanischen 
Agrarverhältnissen  die  Grundstücke  der  Ge- 

samtheit gehören  und  die  einzelnen  nur  die 
Früchte  an  den  ihnen  zugewiesenen  Grund- 

stücken besitzen  dürfen.  Ferner  spricht  man 
von  den  kommunistischen  Gemeinden  Nord- 

amerikas, weil  dort,  wie  es  ■/,.  B.  in  der 
Shakers-Gemeinde  durchgeführt  ist,  die  In- 

dividualität der  Produktivität  und  des 
Konsums  völlig  aufgehoben  ist. 

Auch  in  der  sog.  Utopienliteratur,  z.  B. 

in  Thomas  Morus  „Utopia"  sind  in  der 
Regel  nicht  nur  die  Produktionsmittel  in 
gemeinschaftlichem  Besitz,  sondern  auch  die 
Verteilung  der  Produkte  geht  nach  kom- 

munistischen Grundsätzen  vor  sich.  (Alles 
nähere  vgl.  den  Art.  „Sozialismus  und 

Kommunismus".) 
K.   Dielt I. 

Konjunktur 
s.  Krisen. 

Konfektionsgewerbe. 
1.  Wesen  und  Entwicklung  des  Konfektions- 

gewerbes 2.  Gliederung  des  Konfektionsge- 
werbes. 3.  Gesehäftsformen.  4.  Betriebsformen. 

5.  Erhebungen  über  die  Arbeitsverhältnisse  in 
der  Konfektion.  6.  Verbreitung  des  Konfek- 
tionsgewerbes. 

1.  Wesen  und  Entwicklung  des  Konfek- 
tionsgewerbes. Die  Konfektionsindustrie 

ist  ein  Zweig  des  Bekleidungsgewerbes.  Sie 

befaßt  sich  mit  der  Herstellung  von  Beklei- 
dungsstücken aus  Textilstoffen  oder  wie  in 

der  Pelzwarenherstellung  mit  der  Verarbei- 
tung fertiggestellter  behaarter  Häute  und 

Felle  in  Verbindung  mit  Textilstoffen  zu 

Bekleidungsgegenständen.  Die  Konfektions- 
industrie gliedert  sich  zunächst  in  zwei  große 

Gruppen:  Die  Gruppe  der  Oberkleider-  und 
der  Unterkleiderherstellung  (Wäschefabri- kation). 

Die  Anfänge  der  Konfektionsindustrie 
lassen  sich  bis  in  das  ausgehende  Mittelalter 
zurückverfolgen.  Nach  den  Zunftordnungen 
durften  zwar  die  Schneider  Gewänder  nur 

auf  feste  Bestellung  für  den  die  Kleider 
selbst  gebrauchenden  Kunden  anfertigen. 
Das  Feilhalten  von  fertigen  Kleidern  war 
ihnen  untersagt.  Aber  in  größeren  Städten, 
wie  z.  B.  in  Frankfurt  a.  M.,  gab  es  auf  den 
Trödelmärkten  Kleiderhocken  für  den  Ver- 

kauf   getragener    Kleidungsstücke.       Auch 
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durften  während  der  Messen  von  Schneidern 

und  Händlern  ungehindert  fertige  neue  Ge- 
wänder verkauft  werden.  Den  Juden  war  es 

vielfach  verboten,  neue  Kleider  feilzuhalten 
oder  solche  zum  Zwecke  des  Verkaufs  von 
Schneidern  anfertigen  zu  lassen.  Nach 
Bräuer:  „Studien  zur  Geschichte  der  Lebens- 

haltung in  Frankfurt  a.  M.  während  des  17. 
und  18.  Jahrh."  ist  dort  aus  dem  Altkleider- 

handel derjenige  mit  neuen  Kleidern  hervor- 
gegangen. Die  Judenstättigkeit  von  1616 

erlaubte  den  Juden,  denen  bisher  der  Handel 
mit  neuen  Kleidern  verboten  war,  die  jedoch 
alte  Kleider  von.  den  Schneidern  neu  zu- 

richten ließen,  nunmehr  auch  den  Handel  mit 
neuen,  nur  mußten  diese  Kleider  von  ein- 

heimischen Meistern  hergestellt  sein.  Auch 
die  in  Frankfurt  eingewanderten  franzö- 

sischen und  flandrischen  Tuchhändler  durften 
ausländische  Kleidungsstücke,  z.B. gestrickte 
Manns-  und  Kinderhosen,  feilhalten. 

Der  Konfektionsindustrie  fällt  die  Auf- 
gabe zu,  die  Bevölkerung  mit  fertigen  Be- 

kleidungsstücken zu  versorgen. 
Sie  hat  sich,  soweit  die  erste  Gruppe  in 

Betracht  kommt,  aus  der  handwerksmäßigen 
Schneiderei  entwickelt  und  nimmt  heute 
dieser  gegenüber  eine  besondere  Stellung 
ein,  wenn  auch  Uebergänge  zwischen  beiden 
Gewerbsarten  eine  genaue  Unterscheidung 
erschweren.  Das  Schneidergewerbe  als  Maß- 

geschäft steht  im  Gegensatz  zur  Konfektions- 
industrie. 

Beim  Maßgeschäft  werden  die  Formen 
des  Bekleidungsstücks  genau  den  Körper- 

formen des  individuellen  Kunden  angepaßt 
und  hiernach  die  Kleider  angefertigt.  In 
der  Konfektionsindustrie  werden  nach  er- 
fahrungsmäßigen  Grundsätzen  bestimmte 
Normalmaße  festgestellt  und  nach  diesen 
findet  dann  die  Anfertigung  statt,  wobei 
namentlich  in  der  Damenkonfektion  noch 
eine  Anpassung  der  Stücke  an  lebenden  Mo- 

dellen vorgenommen  wird.  Auch  werden 
beim  Verkauf  der  Fertigerzeugnisse  kleine 
Aenderungen  in  den  Konfektionsbetrieben 
meist  selbst  vorgenommen. 

Die  Maßarbeit  erfordert  eine  höhere 
Leistung  der  Arbeiter,  die  in  besserer  Ent- 

lohnung zum  Ausdruck  kommt.  Der  höheren 
Löhne  wegen  wird  deshalb  auf  bessere  Aus- 

führung und  Verwendung  wertvollerer  Roh- 
stoffe gesehen. 

Der  handwerksmäßige  Schneider  arbeitet 
auf  Bestellung  für  einen  ihm  bekannten  Kun- 

den, der  auch  häufig  den  Rohstoff,  Tuch  und 
euge  liefert,  die  Konfektionsindustrie  hin- 

gegen kauft  immer  den  Rohstoff  auf  eigenes 
Risiko  und  verarbeitet  ihn  auf  Vorrat. 

Während  die  Maßschneiderei  von  äußeren 
Einflüssen,  wie  Witterungsverhältnissen  mehr 
abhängt  und  innerhalb  der  einzelnen  Jahres- 

zeiten größeren  Schwankungen  unterworfen 

ist,  ist  die  Konfektionsindustrie  das  ganze 
Jahr  hindurch  ziemlich  gleichmäßig  be- 

schäftigt und  weniger  von  der  Witterung 
abhängig,  auch  ist  sie  in  geringerem  Grade 
der  Mode  unterworfen,  denn  das  Maßgeschäft 
arbeitet  vornehmlich  für  die  wohlhabenderen 
Kreise  der  Bevölkerung  mit  deren  höheren 
Ansprüchen  an  Qualität  und  gutem  Sitz.  Die 
Konfektionsindustrie  sucht  ihre  Abnehmer- 

kreise mehr  in  den  Schichten  des  Mittel- 
standes und  der  arbeitenden  Klassen.  Je- 

doch sind  die  Verhältnisse  in  den  einzelnen 
Ländern  verschieden.  In  den  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika  besteht  auch  in  den 
besser  situierten  Kreisen  eine  Vorliebe  für 
den  Ankauf  von  fertigen  Kleidungsstücken. 

Auf  die  Entwicklung  der  Konfektions- 
industrie ist  die  zunehmende  Berufsgliede- 

rung in  den  Industrieländern,  die  Bevölke- 
rungszunahme und  die  Steigerung  des  Wohl- 

standes von  Einfluß  gewesen. 
Abhängig  ist  jedoch  auch  nach  zwei 

Richtungen  hin  die  Konfektionsindustrie  von 
der  Mode.  Einmal  werden  für  besondere 
Zwecke  des  gesellschaftlichen  Verkehrs  und 
Berufs  besondere  Kleiderarten  verlangt,  für 
den  täglichen  Bedarf,  für  Festtage  und 
Festlichkeiten  und  sodann  wird  hinsichtlich 

der  Form  der  Bekleidung  eine  häufige  Ab- 
wechslung verlangt.  Diese  Moderichtung 

erfordert  von  dem  Konfektionär,  daß  er  sich 
mit  der  Geschmacksrichtung  der  Kundschaft, 
deren  Vorliebe  für  bestimmte  Stoffarten  und 
deren  Farbensinn  vertraut  macht.  In  der 

Regel  schreibt  zwar  der  maßgebende  Kon- 
fektionär die  Mode  vor.  Er  läßt  von  Zeichnern 

jeweils  besondere  Formen  entwerfen  und 
solche  auch  auf  Modellmärkten  (Modeschauen) 
zur  Besichtigung  ausstellen.  Entsprechen  die 
Modelle  dem  Geschmack  des  Publikums,  so 
pflegen  sie  bald  die  Mode  zu  bestimmen. 
Soweit  es  sich,  wie  häufig  bei  der  Damenkon- 

fektion, um  Luxuserzeugnisse  handelt,  tragen 
diese  Modeschauen  dazu  bei,  dem  Gewerbe  ein 
mehr  kunstgewerbliches  Gepräge  zu  geben. 
Die  Modeschauen  sind  deshalb  von  großer 

Bedeutung  für  Fortschritte  in  der  Konfek- 
tionsindustrie in  bezug  auf  die  Qualität  der 

Erzeugnisse  geworden.  Der  Einfluß  der  Mode 
in  der  Konfektionsindustrie  macht  sich  noch 
insofern  geltend,  als  gewisse  Kleiderarten 
bevorzugt  oder  vernachlässigt  werden.  So 
ist  z.  B.  die  in  den  80er  Jahren  des  vorigen 
Jahrhunderts  so  beliebte  Trikotaille  durch 

die  Bluse  abgelöst  worden.  Neben  dem  Cha- 
rakter als  Modeindustrie  hat  das  Konfek- 

tionsgewerbe noch  den  einer  Saisonindustrie. 
Sie  ist  abhängig  von  den  Jahreszeiten  und 
von  dem  zu  diesem  einsetzenden  größeren 
Bedarf  des  Publikums.  Im  Winter  werden 
schwere  Stoffe  von  dunkler  Farbe,  in  der 
wärmeren  Jahreszeit  solche  von  leichteren 
Stoffen    und    helleren    Farben    bevorzugt. 
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Tritt  im  Herbst  und  Winter  früher  Kälte 
ein,  oder  im  Frühjahr  früher  die  Wärme,  so 
steigt  hiermit  auch  früher  die  Nachfrage. 
Das  Wesen  der  Saisonarbeit  bedingt  es,  daß 
der  Beschäftigungsgrad  sich  in  bestimmten 
Zeitabschnitten  zusammendrängt.  Indem 
aber  die  Konfektion  auf  Vorrat  arbeitet,  kann 
sie  rechtzeitig  für  den  wechselnden  Bedarf 

Vorsorge  treffen  und  eine  größere  Gleich- 
mäßigkeit des  Beschäftigungsgrades  er- 

zielen als  das  Maßgeschäft. 
2. Gliederung  desKonfektionsgewerbes. 

Je  reicher  die  Bevölkerung  eines  Landes 

berufsmäßig  gegliedert  ist,  um  so  mannig- 
faltiger sind  die  Ansprüche,  welche  an  die 

Art  der  Bekleidung  und  die  hierzu  verwen- 
deten Textil  toffe  gestellt  werden.  Je  nach 

Geschlecht,  Alter,  Beruf  und  sonstiger  Be- 
tätigung  wird  hierzu  besonders  geeignete, 
zweckmäßige     Kleidung     verlangt. 

Diese  Vielseitigkeil  der  Verwendung  führt 
hinsichtlich  der  Herstellung  verschiedener 
Kleiderarten  zu  einer  LTößercn  (iliederung 
der  Konfektion  in  einzelne  Zweiire,  und  zwar 
einmal  je  nach  dem  Berufe  und  sodann  je 
nach  Geschlecht,  Alter  und  der  Eigenart  des 
menschlichen  Körpers  angepaßten  einzelnen 
Bckleidung.-stüeken. 

Hinsichtlich  der  Berufsart  kann  man 
unterscheiden 

.1.  Herstellung  von  Uniformen  für  Heer, 
Marine.  Post-,  Eisenbahn-,  Zoll-,Forst-, 
Polizeibeamte  und  Herstellung  von 
Livreen, 

2.  Herstellung  von  Berufskleidung  für 
Ar  heiter  und  Arbeiterinnen,  Chauffeure, 
Flieger,  Taucher,  Schiffer, 

3.  Sportbekleidung. 

Hinsichtlich  der  oben  genannten  Ge- 
sichtspunkte 

A.  Herstellung  von  Kleidungsstücken  für 
männliche  Personen 
1.  Herrenkonfektion. 

Herstellung    von    Anzügen, 
Röcken,  Hosen,  Westen,  Mänteln, 

2.  Knaben-  und  Jünglingskonfektion. 
B.  Herstellung  von  Kleidungsstücken  für 

weibliche  Personen. 

1.  Kostümfabrikation, 

2.  Trikotagen-  und  Blusenkonfektion, 
3.  Damenmäntelkonfektion, 
4.  Juponskonfektion     (seidene     und 

tuchene  Unterröcke), 
5.  Schürzenkonfektion, 
6.  Korsettfabrikation. 

C.  Wäschefabrikation    und    -konfektion. 

Herstellung  von  Herren-  und 
Damenhemden.Damenunterwäsche, 
Herrenunterwäsche,  Unterröcken 
aus  Leinen  und  Baumwolle,  Kragen, 
Manschetten  usw. 

3.  Geschäftsformen.  Hinsichtlich  der 
Produktionsweise  haben  sich  verschiedene 
Geschäftsformen  herausgebildet. 

a)  Großkonfektionäre,  welche  nur  an  De- 
tailgeschäfte und  Ausstattungsgeschäfte  lie- 

fern und  ein  bedeutendes  Exportgeschäft 
betreiben. 

Diese  Unternehmer  senden  entweder  Rei- 
sende mit  Musterkollektionen  aus  und  holen 

Einkäufe  hiernach  ein  oder  die  Einkäufer, 
die  Detaillisten  reisen  an  die  Hauptsitze  der 
Konfektion  und  erteilen  dort  ihre  Aufträge. 
So  namentlich  in  der  Damenkonfektion. 

b)  Betriebe,  welche  das  Konfektionsge- 
schäft betreiben,  zugleich  aber  eigene  Ver- 

kaufsstellen und  Magazine  unterhalten  und 
direkt  an  die  Konsumenten  verkaufen. 

c)  Betriebe,  welche  das  Maß-  und  Kon- 
fektionsgeschäft gleichzeitig  betreiben. 

d)  Reine  Handelsgeschäfte,  welche  nicht 
selbst  konfektionieren,  sondern  die  fertige 
Ware  von   Konfektionsgeschäften  beziehen. 

e)  Warenhäuser,  welche  teils  von  Konfek- 
tionsgeschäften ihre  Ware  beziehen  oder 

selbst  konfektionieren  und  gleichzeitig  auf 
Bestellung  nach  Maß  anfertigen. 

4.  Betriebsformen.  Ebenso  mannig- 
faltig wie  die  Geschäftsformen  sind  auch  die 

Betriebsformen  in  der  Konfektionsin- 
dustrie. Man  muß  einmal  den  Werkstätten- 

betrieb, wobei  die  Ware  im  eigenen  Betriebe 
des  Konfektionärs  hergestellt  wird,  von  dem 
Heimbetriebe  unterscheiden.  Bei  letzterem, 

welcher  abgesehen  von  der  Wäschefabrika- 
tion die  Regel  ist,  übergibt  der  Konfektionär 

die  Stoffe  entweder  unbearbeitet  oder  zuge- 
schnitten an  Heimarbeiter  oder  Heimarbeite- 

rinnen, oder  er  bedient  sich  dazu  einer 

Mittelsperson,  des  Zwischenmeisters.  Letz- 
terer bildet  eine  selbständige  Arbeiterkate- 

gorie; er  gibt  die  Arbeit  entweder  an  Heim- 
arbeiter weiter  oder  läßt  sie  in  eigener  Werk- 

stätte durch  Lohnarbeiter  herstellen.  Von 

den  Konfektionären  erhalten  die  Zwischen- 
meister die  Stoffe,  letztere  besorgen  aber  die 

Zutaten  selbständig.  Die  Heimarbeiter  er- 
halten von  ihnen  die  Ware  zugeschnitten. 

Futter,  Knöpfe  und  Besatz  werden  ihnen  vom 
Zwischenmeister  oft  auch  durch  Vermittlung 
des  Konfektionärs  geliefert.  Die  fertige  Ware 
wird  bei  der  Ablieferung  vom  Zwischenmeister 
und  dieser  wieder  vom  Konfektionär  kon- 

trolliert. Je  nach  den  einzelnen  Zweigen  der 

Konfektion  sind  jedoch  diese  Formen  ver- 
schieden. In  den  feinen  Konfektionsgeschäf- 

ten entwerfen  die  Zwischenmeister  zum  Teil 
nach  den  ihnen  vom  Konfektionär  gelieferten 
Mustern,  nach  Benehmen  mit  demselben  die 
Muster  weiter  und  besorgen  das  Zuschneiden. 
In  den  mittleren  Konfektionsgeschäften  hin- 

gegen richtet  der  Zwischenmeister  die  Ware 
her,  vergibt  sie  an  seine  Heimarbeiter  und 
verteilt  die  Zutaten.     Garne,  Nadeln,  Näh- 
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maschinen  und  sonstiges  Schneiderzubehör 
muß  der  Arbeiter  selbst  stellen.  Nur  das 
Bügeln,  welches  eine  genaue  Arbeit  verlangt, 
wird  zumeist  in  der  Werkstätte  des  Zwischen- 

meisters ausgeführt. 
Das  mit  manchen  Uebelständen  ver- 

bundene Zwischenmeistersystem  hat  seinen 
Ursprung  in  der  Hausindustrie,  welche  in 
dem  Konfektionsgewerbe  die  meist  vor- 

herrschende Betriebsform  bildet.  Für  den 

Konfektionär  bietet  dieses  System  den  Vor- 
teil geringerer  Produktionskosten,  da  er  für 

die  Einrichtung  einer  großen  Betriebsstätte 
nicht  zu  sorgen  braucht,  Unkosten  an  Hei- 

zung und  Beleuchtung  spart,  wenig  oder 
keine  Maschinen  anzuschaffen  genötigt  ist 
und  geringere  Löhne  zahlt.  Für  die  Heim- 

arbeiter entstehen  dagegen  schwere  Nach- 
teile, ein  erheblicher  Teil  der  Unkosten  wird 

auf  sie  abgewälzt,  sie  können  sich  weniger 
leicht  organisieren,  leiden  auch  unter  dem 
Lohndruck  der  Zwischenmeister  oder  von 
Gelegenheitsarbeitern,  die  gerade  in  der 
hausindustriell  betriebenen  Konfektion  eine 
nicht  unwesentliche  Bolle  spielen. 

Alfred  Weber  (Hausindustrielle  Gesetz- 
gebung und  Sweatingsystem  in  der  Konfek- 

tionsindustrie, Jb.  f.  G.  V.,  N.  F.  21,  Jahrg. 
1897)  unterscheidet  zwischen  dem  ge- 

schlossenen und  dem  aufgelösten  Werk- 
stättenbetrieb des  Zwischenmeisters.  Im 

ersteren  Fall  läßt  er  im  eigenen  Betrieb 
arbeitsteilig  die  Ware  herstellen,  er  bedient 
sich  hierzu  mit  Vorliebe  ungelernter  Arbeits- 

kräfte, welche  ,,die  wenigen,  sich  immer 
wiederholenden  Stiche,  die  eine  Näherin  in 
der  Zwischenmeisterwerkstatt  unter  steter 

Aufsicht  auszuführen  hat",  sehr  bald  er- 
lernen. Im  anderen  Falle  löst  der  Zwischen- 
meister seinen  Werkstättenbetrieb  teilweise 

auf,  alle  Teilarbeiten,  die  ohne  besondere 
Aufsicht  ausgeführt  werden  können,  werden 
an  die  Heimarbeit  abgegeben. 

In  der  Herrenkonfektion,  der  Knaben- 
und  Damenmäntelkonfektion  ist  der  Zwi- 

schenmeisterbetrieb überwiegend,  in  letzterer 
herrscht  der  geschlossene  Zwischenmeister- 

betrieb vor. 

Entsprechend  diesen  eigenartigen  Ver- 
hältnissen hat  sich  auch  das  Entlohnungs- 

system ausgebildet,  das  je  nach  der  Art  der 
Arbeit  oder  nach  den  örtlichen  Gewohn- 

heiten verschieden  ist. 
Die  Zwischenmeister  erhalten  Stücklohn, 

ebenso  die  Heimarbeiter.  Im  Werkstätten- 
betrieb und  Fabrikbetrieb  herrscht  der  Zeit- 

lohn vor.  Die  Entlohnung  findet  in  der 
Regel  wöchentlich  statt.  Auch  die  Bügler, 
Stepper  und  Zuschneider  erhalten  Zeitlohn. 

5.  Erhebungen  über  die  Arbeitsver- 
hältnisse in  der  Konfektion.  Der  Umstand, 

daß    die    Konfektionsindustrie   vornehmlich 

Heimarbeiter  beschäftigt  und  sich  hierbei 
vielfach  des  Zwischenmeistersystems  be- 

dient, hat  die  öffentliche  Aufmerksamkeit 
auf  die  wirtschaftliche  Lage  des  Heimarbeiter- 

standes hingelenkt.  Die  niedrigen  Löhne  und 
die  lang  ausgedehnte  Arbeitszeit  sowie  die 
Wohnungsverhältnisse  hatten  hier  Uebel- 
stände  gezeitigt,  die  zwischen  dem  auf- 

blühenden und  gewinnreichen  Gewerbe  der 
Konfektion  und  der  gedrückten  Lage  ihrer 
Arbeiter  in  die  Augen  fallende  Gegensätze 
entstehen  ließen.  Man  ging  zuerst  von  der 
Anschauung  aus,  daß  die  Zwischenmeister 
einen  starken  Druck  auf  die  von  ihnen  be- 

schäftigten Heimarbeiter  ausübten;  man 
behauptete,  daß  erstere  vom  Schweiße  ihrer 
Arbeiter  lebten  und  bezeichnete  deshalb  das 
Zwischenmeistersystem  als  „Sweating- 

system". Indem  man  aber  die  Lage  des 
Arbeiterstandes  eingehend  untersuchte,  fand 
man,  daß  die  Uebelstände  nicht  nur  dem 
vom  Konfektionär  abhängigen  Zwischen- 

meister zuzuschreiben  seien,  sondern  auch 
in  der  Betriebsform  der  Hausindustrie  selbst 
gelegen  seien.  Dies  führte  mit  der  Zeit  dazu, 
die  Arbeiterschutzgesetzgebung  auf  die 
Heimarbeit  auszudehnen.  In  Deutschland 

wurde  auf  Grund  des  §  154  der  Reichs- 
gewerbeordnung durch  bundesratliche  Ver- 

ordnungen in  den  Jahren  1897  und  1904 
die  Beschäftigungsdauer  von  Kindern  und 
jugendlichen  sowie  weiblichen  Arbeitern  auf 
die  Betriebe  der  Wäsche  und  Kleiderkon- 

fektion ausgedehnt.  (VV.  v.  31./V.  1897  und 
17./II.  1904  betr.  Ausdehnung  der  §  135-139 
und  139  b  der  GO.  auf  die  Werkstätten  der 
Kleider-  und  Wäschekonfektion). 

Nicht  nur  private  Untersuchungen,  wie 
die  umfassende  des  Vereins  für  Sozialpolitik, 
beschäftigten  sich  mit  den  Zuständen  in  der 
Hausindustrie,  sondern  es  wurden  auch 
amtliche  Erhebungen  und  Enqueten,  so  in 
den  Vereinigten  Staaten,  in  Großbritannien, 
dem  Deutschen  Reich  und  in  Oesterreich  über 

die  Lage  der  Heimarbeiter  in  der  Konfek- 
tions- und  Wäscheindustrie  veranstaltet.  In 

Deutschland  fanden  in  den  Jahren  1896/97 
Enqueten  durch  die  Kommission  für  Ar- 

beiterstatistik, in  Oesterreich  solche  i.  J.  1899 
durch  das  arbeitsstatistische  Amt  statt.  (Vgl. 

auch  den  Art.  „Hausindustrie",  ob.  S.  179ff.). 
6.  Verbreitung  des  Konfektionsge- 

werbes. Die  Konfektionsindustrie  ist  in 
allen  industriell  entwickelten  Ländern  weit- 

verbreitet und  hat  sich  in  einigen  zu  einem 
bedeutenden  Ausfuhrgewerbe  entwickelt.  An 
der  Spitze  der  Länder,  welche  feine  und 
feinste  Konfektionsware  herstellen  und  in 

der  Moderichtung  einen  maßgebenden  Ein- 
fluß ausüben,  steht  Frankreich.  Es  folgen 

Großbritannien,  Deutschland  und  die  Ver- 
einigten Staaten.  Auch  Rußland  hatte  ein 

umfangreiches  Konfektionsgewerbe,  das  sich 
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gleichfalls  ganz  überwiegend  auf  die  Heim- 
arbeit stützte. 

Die  Hauptsitze  der  Konfektion  finden 
sich  in  den  verkehrsreichen  Mittelpunkten 
und  Großstädten,  welche  mit  ihren  benach- 

barten Plätzen  eine  umfangreiche  Arbeiter- 
schaft beschäftigen. 

In  Deutschland  gibt  es  mehrere  Haupt- 
produktionsgebiete,  <iie  sich  zum  Teil  nach 
der  Art  der  einzelnen  Konfektionszweige 
unterscheiden. 

Die  Herren-  und  Knabenkonfektion  hat 
ihre  bedeutendstes  Mittelpunkte  in  Berlin, 
Breslau  und  Stettin.  In  Berlin  wird  vor- 

nehmlich bessere,  aber  auch  Mittelware  an- 
gefertigt, hier  haben  auch  große  ühiform- 

fabrikcn  ihren   Sitz,   welche  in   den  übrigen 
frößeren  Plätzen  Filialen  unterhalten.  In 
tettin  wird  mehr  Arbeiter-  und  Berufs- 

kleidung fabriziert  Ein  weiteres  Zentrum 
für  die  Herstellung  solcher  Kleider  bilden 
die  Rheinlande  mit  den  Stallten  Elberfeld, 

M-Gladbach  und  ihrer  näheren  Umgebung. 
Hieran  Bchließt  Bich  der  westfälische  In- 

dustriebezirk mit  den  Haupl  itzen  in  Biele- 
feld, Herford  und  Minden  an. 

In  Sachsen  wird  Berufs-  und  Arbeiter- 
bekleidung in  Seifhennersdorf  und  anderen 

Orten  hergestellt. 
In  Süddeutschland  wird  billige  Ware  in 

Aschaffenburg  produziert.  Dieser  Platz 
beschäftigt  in  Heimarbeit  seine  nähere  Um- 

gebung und  zahlreiche  Dörfer  des  Spessart. 

Weitere  Produktionsplätze  sind  Nürn- 
berg, München,  Stuttgart  und  Frankfurt  a.  M., 

ferner  Worms,  Speyer.  Mannheim.  In  allen 
diesen  Städten  wird  bessere  Ware  erzeugt. 
Die  Damenkonfektion  wird  in  Berlin,  Breslau, 
Erfurt  und  Frankfurt  a.  M.  betrieben. 

Die  Wäschefabrikation  findet  sich  in 
Bielefeld,  Köln.  Berlin;  sehr  verbreitet  ist  sie 
in  Sachsen  mit  dem  Hauptsitze  in  Aue  im 
Vogtland  und  in  Plauen.  Für  feine  Damen- 

wäsche ist  Frankfurt  a.  M.  von  Bedeutung. 
Die  Korsettfabrikation  ist  vornehmlich 

in  Württemberg:  in  Stuttgart.  Kannstatt, 
Göppingen  und  Ehingen  angesiedelt.  Sie 
findet  sich  außerdem  in  Sachsen  in  Oelsnitz 
und  Plauen  sowie  noch  in  Köln,  Mannheim 
und  Berlin. 
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(Schmollers  Forschungen,  Bd.  XII,  Heft  2.)  — 
Erhebungen  des  Berliner  Einigungsamtes  in 
der  Herren-  und  Knabenkonfektion,  Beilage  zur 
ASozialen  Praxis,  V.  Jahrg.,  Nr.  29.  — Grandice, 
Die  Entstehung  der  Berliner  Wäscheindustrie 
im  19.  Jahrb.,  Jb.  f.  G.  V.  XX,  2.  —Proto- 

kolle über  die  Verhandlung  der  Kommission 
für  Arbeiterstatistik  über  die  Verhältnisse  in 

der  Wäsche-  u.  Kleiderkonfektion,  Berlin  1896197. 
—  Fridriehouiez,  Die  Lehren  der  Arbeiter- 

bewegung in  der  Ga rderobekanfektion ,  Z.  f.  St. 
1897.  —  O.  Olberg,  Das  Elend  in  der  Haus- 

industrie der  Konfektion,  Leipzig  1896.  — 
G.  Dyhreiifurth,  Die  hausindustriellen  Ar- 

beiterinnen in  der  Berliner  Blusen-,  Unterrock-, 
Schürzen-  und  Trikotkonfektion,  Leipzig  1898. 

stt  nograph.  Protokolle  der  im  /.-.  k.  arbeits- 
statistischen Amte  durchgeführten  Vernehmung 

von  Auskunftspersonen  über  die  Verhaltnisse  in 
ihr  Kleider-  und   Wäschekonfektion,   Wien  1899. 
—  Alfred  Weber,  Hausindustrielle  Gesetz- 

gebung und  Sweatingsystem  in  der  Konfektions- 
Industrie,  Jb.  f.  G.  V.  XXI,  1,  1897.  —  K. 
Frarikenstein,  Die  Arbeitsverhältnisse  in  der 
Kleider-  und  Wäschekonfektion  und  die  gesetzt. 

Heg,  hing  di  r  h~<> nfektionsi 'ndust rie,  1898.  Annale», 
München.  —  Feitelberg,  Die  Bekleidungs- 

industrie, lieft  6  der  Einzeldarstellungen  des 
Ha ndi  tsrertrngsi -erein.i  :  das  Interesse  der  deut- 

schen Industrie  an  den  Handels/ertragen,  Ber- 
lin nun.  —  II.  Salinger,  Die  Konfektions- 

gewerbe, Handbuch  der  Wirtschaftkunde  Deutsch- 
lands, Lei/, -ig  1904.   —  Hedwig  Lemberger, 

Die      Wiener      Wdsehi  i nd ust rie,     Wien.     1907.       
II.  Weinberg,  W.  Schulze  u.  11.  Brie,  Unsere 
Kleidung      und       Wäsche      in     Herstellung      und 

Handel,  Leipzig  1909.  —  P.  M.  Rosenberg, 
Die  deutsche  Korsettdndustrie,  Münch.  Volks- 

wirtsch.  Sind.,  Stuttgart  und  Berlin  1909. 
First  Report  from  the  select  Commitee  of  the 

In, use  of  Lords  on  the  Sweating  System  together 
with  the  proeeedings  of  the  Committee,  London 
1888.  —  H.  White,  The  Sweating  System  (Bulle- 

tin of  the  departement  of  Labor,  Washington 
1896.  Sweating:  Lts  cause  and  remedij.  Publ. 
Inj  the  Fabian,  Society  1895.  —  Levasseur,  Le 

Sweating    System.     Revue  d'economie  pol.  1896. 
—  J.  E.  Pope,  the  Clothmg  Industrie  in  New 
York  1905.  Voelcker. 

Konkurrenz. 

1.  Begrifflich.  2.  Allgemein  soziologisch. 
3.  Oekonomisch.  4.  Politisch  und  ethisch,  a)  Wirt- 

schaftspolitisch und  wirtschaftsethisch,  b)  All- 
gemein gesellschaftspolitisch  und  gesellschafts- ethisch.   5.  Dogmengeschichtlich. 

1.  Begrifflich.  Die  überaus  mannig- 
faltige und  widerspruchsvolle  Beurteilung, 

die  Wesen  und  Wert  der  Konkurrenz  in 

Leben  und  Schrifttum  gefunden  hat,  erklärt 
sich  nicht  nur  aus  der  Verschiedenheit 

ethischer  und  politischer  Ueberzeugungen, 
sondern  teilweise  aus  der  Ungenauigkeit,  mit 

der  dieser  Begriff  —  fast  könnte  man  sagen: 

überlieferungsgemäß  —  gehandhabt  wird. 
Die  Nationalökonomen  entnahmen  ihn  dem 

praktischen  Leben  und  benutzten  ihn  zu- meist id  der  unsicheren  Umgrenzung,  die  im 
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werktätigen  Alltag  üblich  ist.  Logische  Unter- 
suchungen über  ihn  sind  ebenso  selten,  wie 

die  Bewertung  seiner  faktischen  Wirkungen 
häufig  ist.  Die  landläufigen  Urteile  über 
Konkurrenz  sind  jedoch  zu  summarisch  oder 
allzu  sehr  nur  ihren  extremen  Formen  ent- 
sprechend. 

Das  Verständnis  der  Konkurrenz  wird 
dadurch  erschwert,  daß  sie  außer  im  Pflan- 

zenreiche sonst  nirgends  isoliert  für  sich 
allein  wirksam  beobachtet  werden  kann,  viel- 

mehr besonders  unter  Menschen  nur  in  Ver- 
bindung mit  anderen  sozialen  Vorgängen 

erscheint.  Das  hat  zur  Folge,  daß  man  ihr 
Wirkungen  zuschreibt,  die  nicht  eigentlich 
auf  sie  schlechtweg,  sondern  entweder  nur 
auf  eine  bestimmte  geschichtliche 
Erscheinungs-  und  Verbindungsform  der 
Konkurrenz  oder  überhaupt  nicht  auf  sie, 
sondern  auf  einen  benachbarten  sozialen 
Prozeß  zurückzuführen  sind.  Nicht  selten 
sind  geradezu  Verwechslungen.  Nicht  immer 
wird  deutlich  zwischen  Konflikt  und  Kon- 

kurrenz unterschieden.  Sehr  häufig  wird 
Konkurrenz  und  persönliche  Freiheit  oder 
sogar  Konkurrenz  und  Freihandel  oder 
Konkurrenz  und  Gewerbefreiheit  identifi- 

ziert. Bisweilen  wird  Konkurrenz  und 
Kampf  ums  Dasein  gleichgesetzt.  Manches, 
was  allgemein  von  ihr  ausgesagt  wird,  be- 

zieht sich  nur  auf  den  individuellen  („atomi- 
sierten")  Wettbewerb;  dabei  wird  ganz  über- 

sehen, daß  es  auch  zwischen  Gruppen  und 
zwischen  abstrakten  Kollektiva,  besonders 
zwischen  Institutionen,   Konkurrenz  gibt. 

Die  üblichen  Begriffsbestimmungen  schei- 
nen uns  deshalb  fehlzugehen.  So,  wenn 

Lexis  definiert:  „Wettbewerb  oder  Kon- 
kurrenz nennt  man  das  Verhalten  der  Ver- 

treter des  Angebots  und  der  Nachfrage  zu- 
einander bei  individualistischer  Verfolgung 

ihrer  Interessen  im  freien  Verkehr".  Das 
ist  nicht  nur  zu  eng  (Konkurrenz  ist  nicht 
bloß  eine  Markterscheinung);  auch  die  Ver- 

knüpfung mit  sog.  Individualismus  und  mit 
freiem  Verkehr  ist  begrifflich  falsch;  sie 
gilt  nur  für  eine  besondere,  geschichtliche 
Erscheinungsform  der  Konkurrenz.  Auch 
Adolf  Wagners  Gleichsetzung  von  Kon- 

kurrenz und  Wahrnehmung  des  wirtschaft- 
lichen Selbstinteresses  (innerhalb  der  Kechts- 

schranken)  beruht  auf  einer  Verwechslung 
zweier  bisweilen  gleichzeitiger  und  dann 
innerlich  verbundener,  aber  nicht  gleicher 
Erscheinungen. 

Erst  die  Biologen,  vor  allem  Darwin, 
haben  uns  verdeutlicht,  daß  es  auch  Kon- 

kurrenz ohne  Freiheit  gibt.  Auch  im  Wirt- 
schaftsleben der  Menschen  kann  es  aufge- 
zwungenen, etwa  obrigkeitlich  verlangten 

Wettbewerb  geben.  Der  Kampf  ums  Dasein 
andererseits  besteht  teilweise  in  Konkurrenz, 
teilweise  aber  in  Konflikten. 

Notwendig  ist  ferner,  nur  dort  von  Kon- 
kurrenz zu  reden,  wo  gleiche  Ziele  er- 

strebt werden.  Es  geht  nicht  an,  den  Be- 
griff so  zu  dehnen,  daß,  wie  es  geschehen  ist, 

der  Interessengegensatz  zwischen  Anbietern 
und  Nachfragern  als  Konkurrenz  bezeichnet 
wird. 

Konkurrenz  ist  ein  Begriff  der  Biologie 
und  der  Sozialwissenschaften,  nicht  nur 
(wenn  auch  in  ausgedehntem  Grade)  der 
Oekonomik.  Sie  gehört  zu  den  sozialen  Be- 

ziehungen des  Gegeneinander,  unter- 
scheidet sich  dabei  begrifflich  von  den  be- 

nachbarten Beziehungen  der  Gegnerschaft: 
Ausbeutung,  Opposition,  Konflikt  (s.  Ab- schnitt 2). 

Zumeist  wird  übersehen,  daß  es  zwei  ver- 
schiedene Arten  von  Konkurrenz  gibt.  Im 

ersten  Falle  erstrebt  eine  Mehrzahl  von 
Menschen  usw.  ein  nur  begrenzt  vorhandenes 
Objekt.  Aus  der  Tatsache  der  Knappheit 
dieses  verlangten  Gegenstandes,  dessen  Um- 

fang nicht  ausreicht,  um  alle  danach  Ver- 
langenden voll  zu  befriedigen,  entsteht  ein 

Wettlaut  und  das  Streben,  den  anderen  zuvor- 
zukommen. Einige  gehen  leer  oder  unvoll- 

kommen gesättigt  aus. 
Es  gibt  jedoch  auch  einen  Wettbewerb, 

bei  dem  lediglich  das  Verlangen  bestimmend 
ist,  in  der  Reihenfolge  mit  anderen  Gleich- 

strebenden einen  günstigen  Platz  zu  erlangen. 
Hier  ist  mehr  der  bloße  Kivalitäts-  und  An- 

erkennungstrieb wirksam;  die  Knappheit 
ist  nicht  die  Ursache  des  Wettbewerbs. 

Wesentlich  ist  uns  ferner,  wie  im  Voraus- 
gehenden bereits  angedeutet,  die  Scheidung 

von  freiem  und  auferlegtem  Wettbewerb, 
ferner  von  Konkurrenz  a)  zwischen  Einzel- 

wesen (besonders  einzelnen  Menschen),  b) 

Gruppen  und  c)  Institutionen  (oder  allge- 
meiner: abstrakten  Kollektiva).  Wir  er- 

innern uns  also,  daß  etwa  auch  Verfassungen, 
Verbände  (z.  B.  Kartelle),  geistige  Rich- 

tungen und  Schulen,  Konfessionen  usw. 
miteinander  konkurrieren.  Danach  läßt 
sich  die  Konkurrenz  als  das  soziale  Verhält- 

nis zwischen  das  gleiche  Ziel  anstrebenden 
Einzelwesen,  Gruppen  oder  abstrakten  Kol- 

lektiva bezeichnen,  in  dem  die  gegnerischen 
Einflüsse  zusammengefaßt  werden,  die  aus 
der  Gleichheit  des  Strebens  (der 
Einzelwesen  usw.)  hervorgehen. 

Damit  ist  die  begrifflich  falsche  Ver- 
knüpfung mit  dem  Freiheits-  oder  einem 

anderen  Sozialprinzip  beseitigt.  Ferner  wird 
durch  die  Betonung  des  Wortes  gegnerisch 
angedeutet,  daß  sich  aus  der  Verfolgung  des 
gleichen  Ziels  noch  andere  Sozialbeziehungen, 
besonders  solche  des  unmittelbaren  Mit-  und 
Zueinander,  ergeben  können. 

2.  Allgemein  soziologisch.  Die  Ein- 
ordnung der  Konkurrenz  in  die  Beziehungen 

des     Gegeneinander    bedarf    jedoch    einer 
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näheren  Bestimmung.  Die  Art  der  Gegner- 
schaft durch  Konkurrenz  ist  nicht  absolut; 

Konkurrenz  ist  ihrem  eigentlichen  Wesen 
nach  zunächst  keineswegs  Konflikt,  Kampf 
schlechtweg.  Sie  hat  nur  die  Tendenz,  Kon- 

flikt zu  werden.  Zunächst  bewirkt  der  Um- 
stand, daß  neben  uns  andere,  deren  Inter- 

essen nicht  unsere  Interessen  sind,  dasselbe 
erstreben,  nicht  unbedingt  Feindseligkeit; 
die  Rückwirkung  auf  unser  Handeln  oder 
Unterlassen  kann  sehr  verschiedenartig,  viel- 

leicht nur  anspornend  sein.  Konkurrenz 
kann  eine  rein  sachliche  Beziehung  des 
Nebeneinander  sein,  die  nur  insofern  gegne- 

rischer Natur  i-t,  als  unmittelbar  ein  Zu- 
wachs an  eigenem  Vorteil  als  Nachteil  des 

Partners  aufgefaßt  wird  und  umgekehrt. 
Dabei  können  sich  aber  mittelbar  und  letzt- 

lich BOgar  gegenseitige  [nteressenförderungen 
aus  Konkurrenz  ergeben.  Zum  Konflikt 
wird  die  Konkurrenz  dann,  wenn  sich  die 

nebeneinander  tätigen  Wettbewerber  gegen- 
einander kehren  und  in  Feindseligkeil  die 

direkte  Schädigung  des  Partners  erstreben. 
Die  Konkurrenz  hat  die  Neigung,  sich 

über  kurz  oder  lang  in  eine  andere  soziale 
Beziehung  zu  wandeln.  Steckt  in  ihr  die 
Tendenz  zum  Konflikte,  so  nichl  minder  die 

Möglichkeit,  aus  einer  Beziehung  des  Gegen- 
einander eine  solche  des  Zusammenwirken-, 

der  Kooperation  zu  werden.  Der  Wunsch, 
den  lästigen  Wettbewerber  loszuwerden, 
kann  auch  zu  dem  Streben  nach  Kompro- 

miß mit  ihm  und  Anpassung  an  ihn  führen. 
Die  überaus  vielseitigen  Wirkungen  der 

Konkurrenz  im  sozialen  Leben,  vor  allem 
ihre  Eigen  tu  mlichkeit,  dem  U eberwiegen 
eines  allzu  starken  individuellen  Einflusses 

durch  Ansprüche  Gleichinteressierter  und 
Gleichherufener  Grenzen  zu  setzen,  macht  sie 
geeignet  zur  Grundlage  einer  unpersönlichen 
sozialen  Ordnung,  wenn  ihr  auch  selbst 
wieder  durch  andere  soziale  Prinzipien  die 
Alleingeltung  im  gesellschaftlichen  Leben 
streitig  gemacht  werden  muß.  Es  soll  nicht 
verkannt  werden,  daß  Konkurrenz  zu  den 
sozialen  Beziehungen  relativer  Gegnerschaft 
gehört,  die,  als  wären  sie  Beziehungen  un- 

mittelbarer Kooperation,  unter  Umständen 
das  Zusammenwirken  in  Gruppen  (z.  B. 
im  Staatsleben)  fördern.  Das  ist  namentlich 
von  Adam  Smith  deutlich  erkannt  worden. 

Für  ihn  war,  was  oft  genug  mißverstanden 
worden  ist,  Konkurrenz  nicht  ein  indivi- 

dualistisches, sondern  ein  Sozialprinzip,  die 

Grundlage  eines  gedeihlichen  Gemeinschafts- 
lebens. Wir  werden  hinzufügen  müssen: 

sie  ist  dies  solange,  als  andere  gesellschaft- 
liche Kräfte  sie  hindern,  in  offenen  oder  ge- 

heimen Konflikt  auszuarten. 
Um  die  Konkurrenz  als  Sozialprinzip  zu 

erkennen,  ist  es  notwendig,  sich  die  Funk- 
tion  zu   verdeutlichen,   die   sie   im   gesell- 

schaftlichen Leben  zu  verrichten  hat.  Sie 

gehört,  wie  Edward  Alsworth  Boss  gezeigt 
hat,  zu  denjenigen  sozialen  Funktions- 

kräften, die  dem  Teil  (z.  B.  dem  Einzel- 
menschen) seinen  Platz  im  Ganzen  des 

Sozialsystems  anweisen.  Damit  tritt  die 
Konkurrenz  neben  die  Vererbung  (z.  B.  die 
Familienzugehörigkeit),  die  Tradition  oder 
sonstige  vorher  (ohne  direkte  Bezugnahme 
auf  Eigenschaften  und  Leistungen  des  ein- 

zelnen fixierte)  „Platzordnung".  Vielfach 
verdrängt  sie  diese  anderen  Normen  (z.  B. 
die  Altersfolge)  und  ersetzt  deren  mechani- 

siertes Verfahren  durch  eine  Art  „experi- 
!  mentelle  Methode".  Dabei  ist  nicht  direkt 
und  ungebrochen  bloß  der  Wert  der  Eigen- 

schaften des  zur  Konkurrenz  Zugelassenen 
entscheidend,  sondern  die  Beurteilung,  die 
seine  Leistungen  bei  anderen  finden  (z.  B. 

gegenüber  der  Geschmacksrichtung  der  Kon- sumenten). 

Hier  ergibt  sich  also  der  enge  Zusammen- 
hang, der  (zwar  nicht  begrifflich,  aber  sozio- 

logisch) zwischen  Konkurrenz  und  Freiheit 
besteht;  denn  jene  soziale  Funktion  kann  die 
Konkurrenz  nur  bei  möglichst  großer  (per- 
sönlicher  oder  institutioneller)  Freiheit 
leisten.  Persönliche  Freiheit  verstärkt  den 

persönlichen  Wettbewerb.  Auch  muß 
zweitens  die  Möglichkeit  leichten  und  häu- 

figen Wechsels  des  sozialen  Platzes  gegeben 
sein.  In  der  Begel  wird  also  der  große  Kreis 
auch  relativ  mehr  Konkurrenz  aufweisen 

als  der  kleine,  bei  dem  die  Tradition  be- 
stimmender ist.  Ross  gelangt  bei  seinen 

Untersuchungen  zu  drei  Gesetzen  der  Kon- 
kurrenzstärke: 

„Die  Intensität  der  Konkurrenz  ändert 
sich 

1.  mit  dem  Grade  persönlicher  Freiheit, 
2.  mit  dem  Maße  sozialen  Wechsels, 
3.  umgekehrt  zu  der  Wirksamkeit  von 

Auslesemitteln". Der  dritte  Satz  will  behagen:  Je  mehr 

streng  rationelle  Auswahlmethoden  aus- 
gebildet sind,  desto  mehr  vermindern  sich 

die  Opferkosten  und  die  Notwendigkeit  des 
bloßen  Konkurrenzkampfes  (z.  B.  bei  Stellen- besetzungen). 

3.  Oekonomisch.  Auf  diesem  Lebens- 

gebiete ist  vor  allem  die  Sonderung  der  Kon- 
kurrenz als  Tatsache  und  als  wirtschaftliches 

Sozialsystem  notwendig.  Wirtschaftliche 

Konkurrenz,  d.  h.  Konkurrenz  auf  dem  Ge- 
biete gemeinsamer  Lebensfürsorge,  ist  als 

Tatsache  so  alt  wie  der  Verkehr.  Der  älteste 

dörfliche  Markt  (Grenzverkehr  mit  Fremden) 

weist  schon  ein  gewisses  beschränktes  Maß 
von  Konkurrenz  auf,  wie  Sir  Henry  Maine 

in  seinen  Untersuchungen  über  die  Dorf- 

gemeinde gezeigt  hat.  Als  wirtschaftliches 

Sozialsystem  dagegen  und  damit  als  bewußt 
erkanntes,   den   Verkehr   regelndes   Prinzip 
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ist  die  Konkurrenz  verhältnismäßig  jungen 
Datums;  erst  das  18.  Jahrh.  machte  sie  zum 
Mittelpunkte  der  Wirtschaftspolitik. 

Die  Wirkungen  der  Konkurrenz  als  Tat- 
sache zeigen  sich  vor  allem  bei  jeder  Art  von 

Preisbildung  und  damit  auch  für  die  Ein- 
kommensgestaltung. Am  deutlichsten  ließen 

sie  sich  auf  dem  Markte  beobachten;  auf 
ihm  wiederum  dort  am  intensivsten,  wo 
Regulierung  und  Intervention  des  Verkehrs 
gering  waren.  Freilich  traten  diese  Wir- 

kungen stets  so  eng  verbunden  auf  mit  den 
Erscheinungen  von  Angebot  und  Nachfrage, 
der  relativen  Knappheit  der  Güter  und  dem 
Streben  nach  Wahrnehmung  des  Selbst- 

interesses beim  Kauf  (und  Verkaufe),  daß 
sich  im  Wirtschaftsleben  das  Konkurrenz- 

problem sogleich  zu  einem  Komplex  aus 
diesen  vier  Elementen  entwickelte.  So  ver- 

standen, ergibt  sich  in  schematischer  Be- 
trachtung folgender  Zusammenhang:  Jedes 

Wirtschaftssubjekt  strebt  nach  der  ihm 
vorteilhaftesten  Verwendung  seines  Kapitals, 
seiner  Arbeitskraft  oder  seiner  Waren.  Diese 
Verwendung  winkt  an  der  Stelle  und  im 
Zeitpunkte  des  höchsten  Bedarfs,  der  stärk- 

sten Nachfrage.  Hier  werden  sich  die  Kon- 
sumenten am  ehesten  zur  Zahlung  eines 

hohen  Preises  bereit  finden.  Nun  aber  mischt 
sich  in  diese  Beziehung  von  Angebot  und 
Nachfrage  der  Einfluß  der  Konkurrenz.  Wie 
jener  Anbieter  erstreben  auch  andere  An- 

bieter das  gleiche  Ziel,  die  Ausnutzung  der 
günstigen  Situation  zu  ihrem  Interesse.  Die 
Konkunenz  vermehr  i  damit  das  Angebot  und 
schwächt  die  wirtschaftliche  Machtlage  der 
Anbieter  zugunsten  der  Nachfrager.  Die 
Preise  sinken.  —  In  umgekehrter  Richtung 
zeigt  sich  derselbe  Zusammenhang  —  wenn 
aucft,  wenigstens  soweit  letzte  Konsumenten 
in  Frage  kommen,  meist  in  schwächerem 
Grade  —  auf  der  Seite  der  Nachfrage.  Der 
Wettbewerb  verhindert,  daß  sich  die  Ten- 

denz der  Nachfrage  zum  billigsten  Preise  im 
Streite  mit  der  entgegengesetzten  des  An- 

gebots verwirkliche.  Im  Groben  gesehen, 
führt  also  die  Konkurrenz  zu  einem  „Gleich- 

gewichte" der  Preise  auf  mittlerer  Linie. 
Ueberwiegt  die  Nachfrage,  so  erhöhen  sich 
die  Preise;  herrscht  das  Angebot  vor,  so 
senken  sie  sich. 

Das  Gleiche  wie  auf  dem  Warenmarkte 
läßt  sich  in  der  Produktion,  auf  dem  Geld- 
und  Kreditmarkte,  dem  Arbeitsmarkte  be- 

obachten. Auch  die  Produktionsmenge  und 
Produktionsrichtung,  der  Zins,  Arbeitslohn, 
die  Grundrente  und  der  Spekulationsgewinn 
sind  von  der  Neigung  der  Konkurrenz  ab- 

hängig, immer  wieder  entgegenwirkende, 
steigernde  oder  mindernde  und  damit  aus- 

gleichende Wirkungen  hervorzubringen. 
Trotz  dieser  sozialisierenden  Tendenz  der 

Konkurrenz  überließ  die  ältere  Wirtschafts- 

ordnung den  Markt  keineswegs  bloß  dieser 
automatischen  Regelung  —  einmal  deshalb 
nicht,  weil  sie  die  volle  Bedeutung  der  Kon- 

kurrenz noch  nicht  richtig  erkannt  hatte, 
also  aus  Unwissenheit,  ferner  deshalb  nicht, 
weil  eine  solche  Sich-selbst-Ueberlassenheit 
des  Marktes  dem  damaligen  Autoritäts- 
prinzipe  widersprochen  hätte;  drittens  aber, 
weil  man  Produktion  und  Versorgung  nicht 
von  den  schwankenden  Zufälligkeiten  einer 
augenblicklichen  Marktlage  abhängig  machen wollte. 

Immerhin  war  die  Beeinflussung  der  Kon- 
kurrenz zu  allen  Zeiten  ein  wichtiges  Mittel 

der  Wirtschaftspolitik.  Es  wäre  falsch,  sich 
vorzustellen,  die  mittelalterliche  oder  mer- 

kantile Volkswirtschaft  hätte  möglichst 
überhaupt  keine  in  der  Preisbildung  zur 
Geltung  kommende  Konkurrenz  zugelassen; 
sie  hat  ihr  nur  nicht  die  Möglichkeit  gewährt, 
als  freie  Konkurrenz  ihre  automatisierenden 
Einflüsse  ein  für  alle  Male  zu  entfalten.  Aber 

sehr  richtig  sagt  Schmoller  z.  B.  vom  auf- 
geklärten Despotismus:  „Er  suchte  ebenso 

oft  eine  fehlende  Konkurrenz  zu  schaffen, 
wie  bestehende  Monopole  zu  beseitigen  oder 

sie  in  öffentliche  Verwaltung  zu  nehmen." Wenn  von  der  Mitte  des  18.  Jahrh.  ab 
der  Ruf  nach  freier  Konkurrenz  immer 
dringender  ertönt,  sie  zum  Zentrum  eines 
positiven  Wirtschaftssystems  gemacht  wird, 
und  wenn  schließlich  vor  allem  in  Amerika 
der  Grundsatz:  Competition  is  the  life  of 
trade  zur  Selbstverständlichkeit  wurde,  so 
handelte  es  sich  —  wenigstens  anfangs  — 
nicht  eigentlich  um  eine  besondere  Vorliebe 
gerade  für  den  Wettbewerb  als  solchen,  son- 

dern um  die  Erkenntnis,  daß  das,  was  man 
allein  mit  ganzer  Seele  erstrebte:  die  per- 

sönliche Freiheit  wirtschaftlich  nur  im  Zu- 
sammenhange mit  der  Konkurrenz  ver- 

wirklichungsfähig war.  Die  Physiokraten  und 
mehr  noch  die  Smithianer  hielten  den  Mer- 

kantilisten die  These  entgegen:  Zur  Reali- 
sierung der  Freiheit  bedarf  es  nur  der  Zurück- 

haltung der  Obrigkeit  und  Genossenschaften. 
Ueberlaßt  den  Markt  sich  selbst,  so  wird  er 
nicht  desorganisiert  sein;  sondern  seine  Lei- 

tung übernimmt  das  weisere  Abstraktum: 
Konkurrenz.  Diese  aber  dient  dem  Gemein- 

wohl; denn  sie  zwingt  immer  wieder  Pro- 
duzenten und  Händler,  ihr  selbstsüchtiges 

Interesse  zu  zügeln  und  der  Nachfrage  ent- 
gegenzukommen. 

Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  näher  zu  zeigen, 

in  welchem  Umfange  und  mit  welchen  Ein- 
schränkungen sich  in  den  ersten  zwei  Dritteln 

des  19.  Jahrh.  das  System  des  freien,  haupt- 
sächlich individuellen  Wettbewerbs  in  der 

Volkswirtschaft  der  Länder  Europas  und 
Amerikas  durchsetzte.  Wenn  sich  in  der 
Praxis  von  1870  ab  im  steigenden  Maße 
wieder  wesentliche  Einschränkungen   dieses 
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Prinzips  ergaben,  so  hatte  das  in  der  Haupt- 
sache (abgesehen  vom  Aufkommen  des  mo- 
dernen Sozialismus)  drei  objektive  Ursachen, 

die  für  die  Beurteilung  des  Problems  zu  Be- 
ginn des  19.  Jahrh.  im  gleichen  Maße  noch 

nicht  bestanden:  1.  Die  fortschreitende  Deh- 
nung der  meisten  (nicht  aller)  Märkte  zu 

Komplexen,  die  für  den  einzelnen  unüber- 
sehbar wurden;  _.  teilweise  im  Zusammen- 

hange damit  die  Häufigkeit  dr>  Umschlagens 
der  Konkurrenz  in  ihr  Gegenteil,  das  (un- 

vollständige i  Monopol;  3.  die  Häufigkeit 
einer  (das  Gerechtigkeitsgefühl  verletzenden) 
Konkurrenz  nicht  zwischen  Gleichstarken, 
sondern  zwischen  Starken  und  Schwachen, 

Wenn  die  Konkurrenz  ihre  günstige  Wir- 
kung, den  Umfang  und  die  Art  des  Angehots 

der  Nachfrage  anzupa  en,  ausüben  soll,  ist 
vorausgesetzt,  daß  der  Anbieter  das  Quan- 

tum der  Nachfrage  einigermaßen  erkennen 
und  überschauen  kann.  Je  mehr  aber  die 
Märkte  wuchsen,  desto  mehr  zeigte  sich  vor 
allem  der  eine  .Mangel,  daß  der  einzelne  Pro- 

duzent oder  Händler  den  Zeitpunkt,  zu  dem 
die  Abnehmer  hinreichend  gedeckt  und  in 
die  Lage  versetzt  sein  würden,  aliwarten  zu 
können,  Dicht  deutlich  genug  zu  berechnen 
vermochte.  Heu  Bedarf  der  nächsten  Zu- 

kunft zu  bestimmen,  wurde  für  den  einzelnen 

selbständigen  Unternehmer  immer  schwie- 
riger. Daraus  ergaben  sich  Unsicherheit  der 

"Wirtschaftsführung,  plötzliche  Konjunktur- schwankungen und  Ueberproduktion  mit 
allen  ihren  schlimmen  Folgen.  Die  Spekula- 

tion überwucherte  vielfach  die  Kalkulation. 

Hinzu  kam,  dal)  sich  mit  größerem,  unüber- 
sichtlicherem und  wechselreicherem  Markte 

die  gefährliche  Neigung  des  Wettbewerbs, 
zum  Konflikte  zu  werden,  häufig  genug  be- 

merkbar machte.  Galt  es  im  Anfange  der 
liberalen  Epoche,  tüchtige  Kräfte  über- 

haupt erst  frei  zu  machen  und  zur  Geltung 
zu  bringen,  so  zeigte  sich  jetzt  vielfach  nach 
und  neben  den  großen  Vorteilen  der  Freiheit 
für  ehrenhafte  und  anständige  Menschen  ihre 
Schattenseite,  daß  sie  auch  den  skrupellosen 
und  gemeinen  Naturen  Betätigungsmöglich- 

keiten gibt.  Mit  bisweilen  recht  unlauteren 
Mitteln  sollte  die  Kundschaft  den  Konkur- 

renten entzogen  und  in  den  eigenen  Bereich 
gelockt  werden.  Der  Konkurrenz  kampi, 
der  letztlich  oft  gerade  den  Abnehmer 
schädigte,  verschlang  Energie,  Ehrlichkeit 
und  anständige  Wirtschaftsgesinnung. 

Je  unrentabler  und  konfliktreicher  aber 
diese  vom  Wettbewerbe  erfüllte  Wirtschaft 
hier  und  da  wurde,  desto  mehr  richtete  sich 
das  Streben  auf  seine  Ueberwindung  durch 
das  Monopol.  Dem  einzelnen  Unternehmer 
konnte  es  dabei  nur  in  sehr  seltenen  Fällen 
gelingen,  eine  so  überragende  Marktstellung 
für  längere  Dauer  zu  erringen,  daß  sie  einem 
auch  nur  unvollständigen  Monopole  nahekam. 

Dafür  ergaben  sich  im  steigenden  Grade  von 
den  80  er  Jahren  an  die  Möglichkeiten,  durch 
Zusammenschluß  mit  Unternehmern  der- 

selben Art  ein  relatives  Gruppenmonopol 
anzustreben.  Unternehmerverbände  in  Kar- 

tellen und  Trusts,  Interessengemeinschaften 
und  Fusionen  wuchsen  empor.  Nichts  ist 
falscher  als  die  vorschnelle  Annahme,  daß 
mit  ihnen  die  Konkurrenz  beseitigt  worden 
sei.  Sie  ist  nur  verändert  worden.  Auch  auf 
anderen  Gebieten  des  sozialen  Lebens  trat 
vielfach  an  die  Stelle  eines  atomisierten, 
individuellen  Wettbewerbs  die  Gruppen- 

konkurrenz. Aufgaben  und  Leistungen,  die 
dem  Einzelmenschen  abgenommen  wurden, 
übernahm  die  Gruppe.  Bei  ihr  aber  sind 
es  nicht  nur  vorwiegend  wieder  wenige  Einzel- 

personen, die  handeln  und  führen;  sondern 
es  besteht  in  umgewandelter  Form  innerhalb 
der  Gruppe,  so  geschlossen  sie  nach  außen 
hin  auftreten  mag,  eine  gewisse  Konkurrenz 
weiter.  Freilich  verdiente  sie  meist  in  noch 
geringerem  Grade  das  Attribut  frei,  als  die 
vorausgehende  individuelle  Konkurrenz,  die 
ja  vielfach  nur  insofern  frei  war,  als  sie  wenig 
obrigkeitliche  Intervention  zu  fürchten 

hatte,  dafür  aber  durch  übermächtige  Markt- 
einflüsse  in  bestimmte  Richtung  gedrängt 
wurde. 

Den  Liberalen  des  18.  Jahrh.  mußte  noch 
die  Menge  der  Bürger  und  Bauern  gegenüber 
den  herrschenden  Klassen  des  Feudalismus 

als  eine  gleich  interessierte  und  mehr  oder 
weniger  gleich  bedrängte  Einheit  erscheinen. 
Daß  sich  nach  ihrer  Emanzipation  im 

steigenden  Maße  auch  Macht-  und  Besitzes- 
unterschiede innerhalb  der  befreiten  Schich- 

ten ergeben  und  eine  „Konkurrenz"  zwischen 
reichen  Bürgern  und  armen  Arbeitern  auf- 

kommen würde  —  das  konnte  ihnen  als 
cura  posterior,  verglichen  mit  den  Aufgaben 
ihrer  Generation,  erscheinen.  Anders  vom 
Beginn  der  eigentlich  industriellen  Aera  ab: 

Oft  ist  geschildert  worden,  wie  vor  dem  Auf- 
kommen der  organisierten  Selbsthilfe  der 

Arbeiterschaft  das  Proletariat  keine  Vorteile, 
sondern  vielfach  großen  Schaden  aus  der 
Wirtschaftsfreiheit  zog.  Dabei  mag  wieder 
zweifelhaft  sein,  ob  man,  wie  eben  geschehen, 

den  Interessengegensatz  zwischen  Arbeit- 
gebern und  -nehmern  bei  strenger  Termino- 

logie als  Konkurrenzbeziehung  bezeichnen 
darf.  Indessen  bestand  zwischen  freien,  in- 

dividuellem Wettbewerbe  und  dem  gewerb- 
lichen Arbeitsverhältnisse  insofern  ein  enger 

Zusammenhang,  als  die  Arbeiter  zumeist 
miteinander  auf  dem  Arbeitsmarkte  kon- 

kurrierten, während  ein  entsprechender  Wett- 
bewerb der  Arbeitgeber  nur  in  seltenen 

Fällen  bestand.  Streng  genommen,  kann 

man  also  nicht  sagen,  daß  die  damals  wirt- 
schaftlich starken  Arbeitgeber  mit  den  da- 

mals ökonomisch  schwachen  Arbeitern  kon- 
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kurrierten,  sondern  nur,  daß  jene  wirt- 
schaftlich Starken  aus  dem  Wettbewerbe 

der  Schwachen  unter  sich  einen  unverhältnis- 
mäßig großen  Vorteil  zogen. 

Zur  Beurteilung  der  Konkurrenz  wird 
es  zweckmäßig  sein,  die  wirtschaftstech- 
nische  Betrachtung  von  der  wirtschafts- 

politischen und  -ethischen  zu  trennen.  Legen 
wir  also  zunächst  an  die  Erscheinungen  des 
Wettbewerbs  und  das  auf  ihm  gegründete 
System  nur  den  Maßstab  des  ökonomischen 
Prinzips  allein  an,  so  muß  vor  allen  Dingen 
ausgesprochen  werden,  daß  sich  die  Kon- 

kurrenz (im  weiten  allgemeinen  Begriff  des 
Wortes),  auch  wenn  man  es  wollte,  gar  nicht 
mehr  beseitigen,  sondern  nur  verschieben 
ließe.  Sie  läßt  sich  in  manchen  Fällen  ab- 

schwächen, dabei  oft  nur  verhüllen;  sie  läßt 
sich  andererseits  teilweise  organisieren  und 
leiten.  Angenommen  aber,  sie  ließe  sich 
wirklich  ganz  aus  der  Volkswirtschaft  ver- 

drängen, so  würde  sie  um  so  heftiger  auf 
anderen  Lebensgebieten  (etwa  in  der  Politik) 
aufs  neue  erscheinen.  Es  bleibt  fraglich,  ob 
das  ein  Gewinn  wäre. 

Man  muß  sich  vergegenwärtigen,  worauf 
es  in  der  Volkswirtschalt  ankommt:  Die 
Bedarfsbefriedigung  und  die  Produktion  der 
Knappheit  der  Güter  anzupassen  und  die 
Nachteile  der  unausbleiblichen  Schwan- 

kungen im  Verhältnis  des  Bedarfs  zum  Vor- 
rate zu  vermindern.  Gäbe  es  ein  System, 

das  diese  Aufgaben  prompter,  exakter  und 
reibungsloser  vollbrächte,  so  läge  keine  Ver- 

anlassung vor,  die  natürliche  Tatsache  des 
Wettbewerbs  noch  durch  ein  besonderes 
Wirtschaftssystem  der  Konkurrenz  zu 
stützen.  Indessen  ist  die  wirtschafts tech- 

nische Schwierigkeit,  ein  anderes,  für  einen 
großen  Markt  und  ausgedehnten  wachsenden 
Verkehr  gleichwertiges,  nicht  automatisches, 
sondern  gewillkürtes  System  zu  finden,  viel- 

fach stark  unterschätzt  worden.  Gewöhn- 
lich wurde  das  Konkurrenzsystem  mehr  po- 

litisch, ethisch  und  psychologisch  verteidigt, 
während  mansich  nicht  selten  die  technischen 
Aufgaben  seiner  Beseitigung  zu  gering  vor- 

stellte. Man  glaubte,  eine  bureaukratische 
Zentrale  könnte  bei  Bestehen  einer  guten 
Produktions-  und  Verbrauchsstatistik  den 
Bedarf  berechnen,  vorausbestimmen,  die 
Produktion  auf  dem  Wege  amtlicher  Ver- 

fügung demgemäß  bemessen  und  die  Ver- 
teilung entsprechend  vornehmen;  eine  Be- 

einflussung der  Preise  durch  den  selbst- 
tätigen Apparat,  der  im  Zusammenhange 

mit  der  Konkurrenz  Vorrat,  Angebot  uno. 
Nachfrage  verknüpft,  sei  entbehrlich.  Welch  ein 
Irrtum!  Um  der  Knappheit  der  Güter  willen 
ist  eine  Druckkraft,  die  den  stets  begehrlichen 
Konsumbedarf  einschränkt,  notwendig.  Diese 
Einschränkung  bewirkt  gegebenenfalls  die 
elastisch  und  automatisch   wirkende  Feder 

der  Preisbildung,  die  aber  nur  bei  Konkurrenz 
relativ  exakt  funktioniert  (s.  Abschnitt  5: 
zur  Kritik  Cassels).  Den  Konsum  zu  binden 
und  kraft  obrigkeitlicher  Autorität  zwangs- 

weise dem  Vorrate  anzupassen,  stellt  sich 
als  eine  Politik  der  Willkür  dar,  die  nur 
solange  geduldet  wird,  als  sie  die  Macht  zu 
ihrer  Tyrannis  hat.  Als  sachlich  richtig  und, 
weil  rein  technisch,  gerecht,  wird  sie  (außer 
von  den  speziellen  Nutznießern)  auf  die 
Dauer  nicht  anerkannt  werden,  weil  ihr 
technisches  Problem  auf  diesem  Wege  un- 

lösbar ist,  solange  es  sich  um  große  und  ver- 
kehrsreiche Gemeinwesen  handelt. 

Dabei  bleibt  es  unbestreitbar,  daß  eine 
völlig  sachliche  Exaktheit  auch  dem  Kon- 

kurrenzsysteme nicht  zugesprochen  werden 
kann,  zumal  da  auch  hier  Möglichkeiten  zu 
willkürlicher  Beeinflussung  der  Preisbildung 
(z.  B.  durch  Spekulation)  bestehen.  Nur  im 
Vergleiche  mit  jedem  anderen  vorgeschla- 

genen Systeme  muß  der  Markt  mit  freiem 
Verkehr  als  relativ  gut  organisiert  bezeichnet 
werden,  da  er  beständig  schnelle  Korrek- 

turen, Gegentendenzen,  Ausgleiche  möglich 
macht.  Es  ist  eine  kurzsichtige  Uebertrei- 
bung,  ihn  als  „anarchisch"  anzusprechen. 
Ein  gänzlich  von  der  Obrigkeit  regulierter 
Markt  erkrankt  alsbald  an  den  Uebeln  der 

Begünstigung  und  Parteiwirtschalt  und  ist 
von  den  Vorurteilen,  Ideologien  und  Be- 

schränktheiten der  Machthaber  abhängig. 
Technisch  ist  eben  die  Lösung  des  Problems, 
das  das  Verhältnis  von  Vorrat  und  Bedarf 
darstellt,  durch  menschlichen  Willensakt  in 
erster  Linie  darum  so  schwierig,  weil  der 
Bedarf  sofort  zu  einem  X,  zu  einer  Unbe- 

kannten wird,  wenn  man  diese  Aufgabe  dem 
Einflüsse  der  freien  Preisbildung  entzieht. 

Damit  ist  aber  bereits  ausgesprochen, 
daß  die  Konkurrenz  eben  nur  solange  ihren 
zweckmäßigen  Einfluß  auf  die  Preisbildung 
ausüben  kann,  wie  sie  noch  Konkurrenz  ist, 
also  nicht  zum  Konflikt  und  zum  Monopol 
geworden  ist.  Hier  eröffnet  sich  ein  geeig- 

netes Feld  der  Betätigung  für  alle  Wirt- 
schaftspolitik; es  liegt  in  der  Bekämpfung 

der  Konflikte  und  Monopole.  Nicht  dem 
falschen  und  unerreichbaren  Ziele  nachzu- 

jagen, die  Konkurrenz  als  Marktfaktor  zu 
beseitigen,  sondern  dazu  beizutragen,  daß 
Konkurrenz  eben  Konkurrenz  bleibt,  darauf 
kommt  e«  an.  Auch  diese  Aufgabe  wird 
dadurch  erleichtert,  daß  sich  bis  zu  einem 
gewissen  Grade  der  Verkehr  immer  wieder 
selbst  korrigiert,  vor  allem  im  Normalfalle 
die  Langlebigkeit  der  Monopole  vernichtet. 

4.  Politisch  und  ethisch,  a)  Wirt- 
schaftspolitisch und  wirtschafts- ethisch. Damit  ist  im  Grunde  bereits  auch 

Stellung  genommen  zur  Beurteilung  des 
Konkurrenzsystems  vom  Standpunkte  der 
Politik  oder  Ethik;   denn  die  Politik  und 
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Ethik  der  Preisbildung  kann  nur  im  Zu- 

sammenhange mit  der  Lösung  der  'wirt- 
schaftlichen Zweckmäßigkeit  sfrage  gefördert 

werden,  wenn  jene  nicht  in  sich  zusammen- 
stürzen sollen.  Es  ist  ebenso  falsch,  ein 

System  von  Ethik  und  Politik  doktrinär  mir 
auf  der  Konkurrenz  (in  Zusammenhang  mit 
Wirtschaft sfrcilu-it )  aufbauen,  wie  es  falsch 
und  vergeblich  ist,  das  Wirtschaftsleben  jen- 

seits aller  Konkurrenz  führen  zu  wollen.  Wie 
in  allen  früheren  Zeilen,  so  können  auch  in 
Zukunft  Sitte,  Recht  und  Verwaltung  nur 
die  Aufgabe  übernehmen,  Debertreibungen, 
Zuspitzungen  und  schroffe  Gegensätze  zu 
mindern  —  möglichst  wieder  mit  den  Waffen 
der  Konkurrenz  selbst.  Die  Selbstkorrek- 

turen des  Markte-  können  durch  Statistik, 
maßvolle  Polizei,  Nachrichtenbeschleunigung, 
Stützung  der  schwächeren  Marktposition 
usw.  beschleunigt  werden.  Die  schwierigste 
Aufgabe  bleibt  immer,  die  Interessen  der 
Zukunft  gegen  die  beim  Konkurrenzsysteme 
zu  sehr  obwiegenden  Ansprüche  der  unmittel- 

baren Gegenwart  wahrzunehmen.  Un- 
mittelbar ist  zwischen  weiser  Vorsorge  und 

Konkurrenzsystem  kein  Zusammenhang  ge- 
geben. Der  Markt  wäre  stets  zu  sehr  auf  den 

gegenwärtigen  Augenblick  eingestellt,  wenn 
nicht  die  kaufmännische  Spekulation  (das 
Zeitgeschäft  im  weitesten  Sinne  des 
Wortes)  einen  gewissen  Ausgleich  ge- 

währte. Aber  die  Erfahrung  lehrt,  daß  das 
händlerische  Selbstinteresse  nicht  immer  den 

Weg  einschlägt,  der  auch  dem  Gemeinwohle 
dient.  Auch  hier  eröffnen  sich  Aufgaben  für 
den  praktischen  Volkswirt,  die  aber  nicht 
unter  einer  einzigen  Ueberschrift  zusammen- 

gefaßt werden  können,  weil  sie  je  nach  der 
geschichtlichen  Entwicklung,  der  augen- 

blicklichen Lage  und  dem  besonderen  Falle 
wechseln.  Dabei  kann  aber  nur  Grundsatz 

sein,  sich  in  gleicher  Richtung  und  in  gleichem 
Flusse  zu  betätigen,  in  der  sich  die  Volks- 

wirtschaft kraft  eigener  Lebensgesetze  ent- 
wickelt; eine  ideologische  Wirtschaftspolitik, 

die  sich  doktrinär  und  starrsinnig  dem  wech- 
selnden Spiele  der  Konkurrenz  entgegenwirft, 

wird  von  den  Tatsachen  selbst  zuschanden 
gemacht. 

b)  Allgemein  gesellschaftspoli- 
tisch und  gesellschaftsethisch.  Wie  ist 

die  Konkurrenz  als  soziale  Platzanweiserin 
zu  beurteilen  und  zu  bewerten  ?  In  der 

Hauptsache  löst  sich  diese  Frage  wieder  in 
drei  wichtige  Unterfragen  auf:  Vernichtet 
der  Wettbewerb  die  für  das  Zusammen- 

wirken der  Menschen  unentbehrliche  Sym- 
pathie ?  Ist  Freiheit  oder  Gebundenheit  die 

richtigere  Grundlage  der  Sozialordnung  ? 
Ist  nicht  die  Sicherheit,  die  mit  den  oben 
erwähnten  Ordnungen  der  Vererbung  oder 
Tradition  verknüpft  ist,  der  ständigen  Un- 

ruhe der  Konkurrenz  vorzuziehen  ? 

Zur  Stützung  der  (hier  nicht  mehr  vor- 
zunehmenden) ausführlichen  Untersuchung, 

nicht  zur  Entscheidung  dieser  grundsätz- 
lichen Fragen  sei  kurz  an  Folgendes  erinnert: 

Je  mehr  der  Wettbewerb  versachlicht  wird, 
desto  weniger  Anlaß  sollte  bestehen,  daß  er 
zum  Konflikte  werde,  vorausgesetzt,  daß 
seine  Objektivierung  nicht  kurzsichtig  und 
engherzig  vorgenommen  wird.  Es  besteht 
kein  unbedingt  verhängnisvoller  Zusammen- 

hang zwischen  Konkurrenz  und  Feindselig- 
keit. Diese  stellt  sich  meist  erst  dann  ein, 

wenn  dem  Wettbewerber  „alle  Mittel  recht" 
sind. 

In  der  nie  zu  Ende  führbaren  Ausein- 
andersetzung über  den  Wert  der  Freiheit 

darf  man  nicht  übersehen,  daß  die  Entschei- 
dung davon  abhängt,  wer  Gebrauch  von 

der  Freiheit  macht.  Dabei  kommt  aber  ferner 
in  Betracht,  daß  man  auch  zum  rechten 
Gebrauche  der  Freiheit  erziehen  kann,  daß 
ferner  bei  Unfreiheit  die  Menschen  schlechter 

zu  werden  pflegen,  und  schließlich,  daß  bei 
jedem  Systeme  der  Bindung  einer  Anzahl 
Gebundener  einige  Bindende  und  damit 

(scheinbar  oder  wirklich)  Freie  gegenüber- 
stellen. In  irgendwelche  Menschenhände  muß 

das  Regiment  gelegt  werden.  Wie  aber, 
wenn  es  nicht  die  weisesten  sind  ?  Anderer- 

seits ist  mit  Recht  gesagt  worden,  daß  zuviel 
Freiheit  die  Freiheit  zerstört. 

t  ■  Die  Systeme  der  Altersfolge,  der  Er- 
nennung durch  Vorgesetzte,  der  Wahlord- 

nungen und  ähnliches  (s.  o.)  gewähren  gegen- 
über der  Konkurrenz  relative  Gleichmäßig- 
keit, Ruhe  und  Sicherheit.  Ihr  Nachteil  ist 

die  Verminderung  von  Energie  und  Initiative. 
Sie  enthalten  ferner  die  Tendenz  zum  Kon- 

servatismus. Eine  autstrebende  und  lebens- 
volle Gruppe  wird  diesen  Systemen  nicht 

allzuviel  Spielraum  lassen  dürfen.  In- 
dessen gibt  es  Berufe  und  Aemter,  wo  die 

Erhöhung  der  Sicherheit  wichtiger  als  die 

Encrgieanstachelung  ist.  Tatkraft,  Opfer- 
wille und  Entschlußkraft  müssen  dann  mit 

anderen  Mitteln  als  denen  der  Konkurrenz 

—  sie  sind  ja  keineswegs  die  einzigen  —  an- 
geregt werden.  So  haben  sämtliche  Heere 

und  Flotten  der  Welt  das  System  der  Alters- 
folge dem  der  freien  Beförderung  im  all- 

gemeinen vorgezogen. 

5.  Dogmengeschichtlich.  In  der  Tages- 
literatur —  besonders  in  ihrem  politischen  Teile  — 

begegnet  man  zu  oft  einer  auf  die  Spitze  ge- 
triebenen, die  wirklichen  Verhältnisse  schroff 

übertreibenden  Beurteilung  des  Konkurrenz- 
systems. Seine  Tadler  reden  mit  Vorliebe  von 

„schrankenlosem"  Wettbewerbe,  von  „unge- 
zügelter" Wirtschaftsfreiheit,  nehmen  die  un- 

ausbleiblichen Unregelmäßigkeiten  gleich  als 

Beweise  für  angeblich  vorhandene  Wirtschafts- 
„anarchie",  wie  andererseits  (heute  seltener  als 
in  der  Manchesterzeit)  seine  Verteidiger  jede 

Marktregulierung  vorschnell  als  „unerträgliche" 
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Bindung  hinstellten.  Von  dieser  närrischen 
Neigung  zum  Superlative  ist  leider  die  wissen- 

schaftliche Literatur  keineswegs  immer  frei 
geblieben.  Schmoller  hat  in  einer  vortrefflichen, 
die  Komik  der  Uebertreibung  gut  illustrierenden 
Weise  in  seinem  „Grundrisse"  eine  Fülle  von 
Urteilen  gegenübergestellt,  wobei  gezeigt  wird, 
wie  die  einen  das  segensreich  genannt  haben,  was 
den  anderen  nur  als  verderblich  erschien.  Das 

beweist,  daß  diese  dogmatisierende  Betrach- 
tungsweise wissenschaftlicher  Sachlichkeit  ent- 

behrt, soviel  Scharfsinn  und  Enthusiasmus  bis- 
weilen gerade  in  der  älteren  Literatur  zu  finden  ist. 

Die  ersten  häufigeren  Erörterungen  der  Wir- 
kungen der  Konkurrenz,  die  über  gelegentliche 

Bemerkungen  oder  Vermischungen  mit  anderen 
Gegenständen  hinausgehen,  finden  wir  bei  den 
britischen  Schriftstellern  des  17.  und  18.  Jahrh., 

die  die  Fragen  des  Kompagniehandels,  beson- 
ders das  vielumstrittene  Kolonialmonopol  be- 

handelten. Aber  auch  die  eigentlich  inerkan- 
tilistisch-kameralistische  Literatur  jener  Zeit 
behandelt  die  Tatsachen  des  Wettbewerbs 
mannigfach.  Erinnert  sei  nur  an  J.  J.  Bechers 
Darlegungen  über  das  Polypolium. 

Die  Gesichtspunkte  ändern  sich  bei  den 
Physiokraten.  Hier  tritt  auch  die  erste  deutliche 
Verbindung  zwischen  dem  laisser  faire  und  dem 
bon  prix  auf.  Nicht  bloß  in  ökonomischer  Hin- 

sicht, sondern  mehr  oder  weniger  soziologisch 
werden  unsere  Probleme  in  der  reichen  kultur- 

politischen Literatur  Frankreichs  vor  der  fran- 
zösischen Revolution  erörtert.  Immer  erscheint 

die  Konkurrenz  den  damaligen  Reformschrift- 
stellern als  ein  Prinzip  der  Emanzipation  der 

Schwächeren  (wie  Dietzel  bereits  in  seinem  Bei- 
trag „Individualismus"  gezeigt  hat).  Daß  es 

ein  Prinzip  des  Rechtes  des  Stärkeren  sein  kann, 
kam  dabei  weniger  zum  Bewußtsein.  „Corn- 
petition  is  simply  the  absence  of  oppression" nach  dem  Willen  des  18.  Jahrh. 

In  Adam  Smith'  „Wealth  of  Nations"  finden 
wir  das  Wort  Konkurrenz  in  den  beiden  ersten 
theoretischen  Büchern  fast  gar  nicht,  auch  nicht 
in  seiner  Preislehre;  um  so  mehr  ist  seine  Wirt- 

schaftspolitik von  der  Idee  des  freien  Wettbe- 
werbs durchtränkt.  Sie  fließt  ganz  aus  seiner 

Harmonielehre  und  hat  mit  irgendwelchem 
Manchesterprinzip  nichts  gemein.  Auch  bei 
Ricardo  ist  die  Konkurrenz  mehr  die  selbstver- 

ständliche Voraussetzung  seiner  Theorien,  als 
daß  er  sich  ausführlicher  über  ihre  Wirkung  im 
binnenländischen  Verkehr  verbreitete.  Um  so 
deutlicher  und  um  so  optimistischer  beherrscht 
sie  seine  Lehre  vom  internationalen  Handel. 
Diesem  Konkurrenzsysteme  des  Außenhandels 
widerspricht  aufs  energischste  Friedrich  List, 
der  freilich  nicht  direkt  gegen  Ricardo,  sondern 
gegen  J.  B.  Say  polemisiert. 

Die  große  Kontroverse  über  das  Konkurrenz- 
system beginnt  im  übrigen  erst  nach  Ricardos  und 

Says  Tode.  Die  sog.  Epigonen,  vor  allem  die 
heute  vielfach  unterschätzten  Senior  und  M'Cul- 
loch,  stellen  deutlicher  als  die  Klassiker  die  Kon- 

kurrenz in  den  Mittelpunkt  ihrer  liberalen  Sy- 
steme; am  klarsten  behandelt  sie  wohl  J.  Stuart 

Mill.  Im  4.  Kapitel  des  2.  Buches  seiner  „Prin- 
ciples"  schränkt  er  dabei  sehr  richtig  den  damals 
häufig  überschätzten  Einfluß  der  wirtschaft- 

lichen Konkurrenz  durch  die  Wirkungen  des 
Herkommens  ein.     Dramatisch  und  fesselnd  ist 

der  symptomatische  Gegensatz  in  Frankreich 
um  das  Jahr  1850  zwischen  dem  beredtesten 
Lobredner  der  Konkurrenz  Bastiat  und  seinem 
Antipoden  Proudhon,  der  in  seinem  „System  der 
wirtschaftlichen  Widersprüche"  auch  gegen 
Dunoyers  Argumente  polemisiert. 

Allen  sozialistischen  Anklägern  hatte  bereits 
lange  vorher  der  viel  ausgebeutete  Sismondi 
Waffen  geliefert.  Teilweise  kämpften  auch  die 
Saint-Simonisten,  unter  ihnen  besonders  Buchez 
gegen  die  damals  herrschende  Lehre.  Die  schärf- 

sten Gegner  sind  aber  die  Genossenschafts- 
sozialisten von  Owen  bis  Louis  Blanc  und  Las- 

salle. Für  Louis  Blanc  ist  Organisation  der  Ar- 
beit identisch  mit  Beseitigung  der  Konkurrenz; 

freilich  muß  er  die  Inkonsequenz  begehen,  das 
soziale  Heil  gerade  wieder  von  der  Konkurrenz 
der  Genossenschaften  mit  den  privatwirtschaft- 

lichen Unternehmungen  zu  erwarten. 
Ueber  die  deutschen  Systematiker  und  den 

Gegensatz  zwischen  der  Freihandelsschule  und 
den  Staatssozialisten  hat  Adolf  Wagner  aus- 

führlich in  der  Literaturübersicht  seiner  „Grund- 

legung" (auf  S.  794ff.)  berichtet. In  der  Gegenwart  müssen  wir  die  Schriften 
der  die  isolierende  Methode  handhabenden 
Theoretiker  von  denen  der  historisch-ethischen 
Schule  sondern.  In  dieser  finden  sich  bisweilen 
stark  politisch  gefärbte  Meinungsunterschiede, 
die  hier  darzulegen  zu  weit  führen  würde.  Bei 
jenen  ist  wie  bei  den  Klassikern  die  Konkurrenz 
die  selbstverständliche  Voraussetzung  ihrer  Leh- 

ren vom  freien  Verkehr.  (Nur  Pantaleoni  will 
das  nicht  ohne  weiteres  gelten  lassen.)  Die 
mathematische  Schule  rühmt  sich  im  übrigen, 
erst  durch  ihre  exakte  Beweisführung  das  wirk- 

lich erklärt  zu  haben,  was  die  Klassiker  mehr  bloß 
behauptet  und  geglaubt  hätten,  daß  nämlich 
die  freie  Konkurrenz  das  ökonomisch  richtigste 

System  sei.  „Die  mathematischen  National- 
ökonomen", sagt  Gide,  „haben  nun  das  Warum 

gefunden:  nämlich  weil  diese  wirtschaftliche  Ord- 
nung das  Maximum  an  Befriedigung  und  das 

Minimum  an  Opfern  für  jeden  der  Austauschenden 
verwirklicht".  Dagegen  wendet  sich  (mit,  wie  uns 
scheinen  will,  nicht  ganz  ausreichenden  Gründen) 
Gustav  Cassel  in  seiner  theoretischen  Sozial- 

ökonomie (S.  92  ff.)  gegen  die  Lehre,  daß  das 
Mittel,  mechanisch  Angebot  und  Nachfrage  aus- 

zugleichen und  die  Preise  auf  die  Produktions- 
kosten herabzudrücken,  der  freie  Wettbewerb 

sei;  sein  eigenes  „Prinzip  der  Knappheit"  be- sage nicht  dasselbe;  auch  ohne  freie  Konkurrenz 
vollziehe  sich  das  Steigen  und  Sinken  der  Preise 
der  Knappheit  gemäß.  In  der  heutigen  Wirt- 

schaft fehle  für  jene  (vor  hundert  Jahren  wohl 
geltende)  Regelung  durch  die  Konkurrenz  die 
Beweglichkeit  der  Produktionsmittel;  auch  gebe 
es  heute  vielfach  keinen  eigentlichen  Markt 
mehr,  auf  dem  viele  kleine  Verkäufer  mit  vielen 
kleinen  Käufern  handelten.  Für  die  Gegenwart 
sei  vielmehr  charakteristisch,  daß  entweder 
wenige  Großproduzenten  einer  Menge  kleiner 
Konsumenten  oder  eine  Menge  kleiner  Produ- 

zenten wenigen  Großkonsumenten  oder  schließ- 
lich wenige  Großproduzenten  wenigen  Groß- 

konsumenten gegenüberständen.  —  Nun  be- 
weist aber  der  Umstand,  daß  der  heutige  Markt 

teilweise  anderes  Gepräge  trägt  als  der  alte, 
gar  nichts  gegen  Vorhandensein  und  Geltung  der 
Konkurrenz.      Anbieter    und   Nachfrager    kon- 



Konkurrenz  —  Konkurs   (Konkursreckt) 833 

kurrieren  ja  (s.  o.)  überhaupt  nicht  miteinander, 
sondern  nur  unter  sich.  Es  handelt  sich  lediglich 
um  andere  Erscheinungsformen  des  Wettbewerbs 

als  zur  Zeit  Smith'.  Richtig  scheint  es  uns  aber  zu 
sein,  wenn  Cassel  betont,  daß,  wenn  irgendwo  die 
Konkurrenz  ausgeschaltet  ist,  die  Preispolitik  so 
beschaffen  sein  muß,  als  ob  es  Konkurrenz  gäbe. 
Darin  liegt  aber  gerade  die  Anerkennung  des 
Konkurrenzprinzips  als  preisbestimmenden  Ele- 

ments und  seiner  engen  Verschwistertheit  mit 

dem  (von  Cassel  mit  Recht)  an  erste  Stelle  ge- 
stellten Prinzip  der  Knappheit. 

Schließlich  ist  Oppenheimers  Lehre  zu  nennen, 
daß  allerdings  der  freie  Wettbewerb  die  Grund- 

lage des  Marktes  und  der  Preisbildung  bilde;  er 
sei  aber  bisher  noch  gar  nicht  recht  verwirklicht. 
Oppenheimer  erwartet  gerade  die  Emanzipation 

des  Proletariats  and  die  Beseitigung  der  Aus- 
beutung von  einer  wirklichen  Inangnrierang  der 

freien  Konkurrenz.  Noch  bestehe  das  Klassen- 
monopol am  Boden.  In  dieser  Verknüpfung  von 

Agrarsozialismus  und  liberaler  Uochwertung  der 
Konkurrenz  berühren  sich  eigenartig  die  schroffen 
Gegensätze  des  19.  Jahrh.  Soweit  es  sich  dabei 
um  die  Konkurrenz  handelt,  wird  in  der  Haupt- 

sache ebenso  argumentiert,  wie  es  Bastiat  und 
Mill  getan  haben. 
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tur Erwähnungen  im  Abschnitt  6  de»  Textet 
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und  Schmollen  „Grundriß",  2.  Ted,  s.  4.', 
genauere  Hinweist  enthalten,  sei  hier  nur  hun 
aus  dem  soziologischen  Schrifttum  iniiges  ge- 

nannt: lue  irtihl  umfangreichst) ,  internationale 
Bibliographie  über  Konkurrent  enthält  Park 
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logg,  S.  562 — 570,  Chicago  1921.  —  Femer 
seien  genannt:  f.'.  Tarde,  Die  sozialen  Ge- 
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fahren. 1.  Eine  besondere  Prozeßart.  2.  Er- 

öffnung.   3.  Ermittlung  der  Schuldenmasse  und 
;  Feststellung.      4.    Sammlung,   Verwertung   und 
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I.  Zweck  und  Wesen. 

1.  Begriff  und  grundsätzliche  Be- 
handlung des  Konkurses.  Steht  einmal 

fest,  daß  ein  Schuldner  seine  Verbind- 
lichkeiten nicht  mehr  erfüllen  kann,  dann 

fordert  die  Billigkeit,  daß  jeder  Gläubiger 
zu  seinem  Teile  den  Verlust  mittrage. 
Fortab  darf  weder  die  Willkür  des 
Schuldners  noch  der  Zufall  des  früheren 
(ilüubigerzugriffes  für  die  Schuldenbereini- 

gung maßgebend  sein.  Vielmehr  gilt  es  nun, 
die  Haftung  des  Zahlungsunfähigen  im  Wege 
einer  gemeinsamen  und  grundsätz- 

lich gleichmäßigen  Befriedigung  aller 
seiner  persönlichen  Gläubiger  zu  verwirk- 

lichen, wäre  es  auch  gegen  den  Willen  des 
Schuldners.  In  einer  Zwangsbefriedigung 
solcher  Art  liegt  die  Hauptaufgabe  des  Kon- 

kurses l). 
Zu  ihrer  Erreichung  eröffnen  sich  zwei 

Wege:  Amtstätigkeit  einer  Behörde  und 
Selbsttätigkeit  der  Beteiligten.  Als  gericht- 

liches Offizialverfahren  behandelt  den  Kon- 
kurs der  Spanier  Salgado  de  Samoza  in  seinem 

berühmten  Werke  Labyrinthus  creditorum 
coneurrentium  (1645).  Unter  seinem  Ein- 

flüsse hat  im  Jahrhundert  des  Dreißig- 
jährigen Krieges,  in  einer  Zeit  tiefster  Zer- 

rüttung des  staatlichen  und  wirtschaftlichen 
Lebens,  der  gemeinrechtliche  Gerichtsge- 

brauch, dem  die  Quellen  des  römischen 
Rechts  nur  eine  ganz  unzulängliche  Stütze 
boten,  ein  starres  bureaukratisches  Konkurs- 

system entwickelt.  Den  gegenteiligen  Ge- 
danken einer  Selbsthilfe  der  Gläubiger,  der 

bereits  der  römischen  missio  in  bona  eigen- 
tümlich ist,  bilden  die  italischen  Stadtrechte 

vom  13.— 16.  Jahrh.  aus.  Ihnen  folgt  die 
französische    Handelsgesetzgebung    (Ördon- 

*)  Concursus  creditorum.  Die  Verdeutschung 
„Gemeinschuld verfahren"  (von  Gemeinschuldner 
=  debitor  communis)  ermangelt  aller  Volks- 

tümlichkeit. Ueber  die  Ableitung  der  sinn- 
verwandten Fremdbezeichnungen  Bankrott,  crida, 

Falliment,  Gant  siehe  Jaeger  KO.6  Bd.  I, S.  23  f.  Note  1. 

Bd.  V.  
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nance  de  commerce  1673,  Code  de  commerce 

1807,  Buch  3  „des  faillites  et  banqueroutes", 
neugefaßt  1838).  Ihr  wiederum  die  preu- 

ßische Konkursordnung  von  1855  und  die 
bayerische  Prozeßordnung  von  1869  (5.  Buch 
„Gant").  Durch  Vermittlung  der  preußischen 
Konkursordnung  hat  das  tranzösische  Svstem 
auch  in  Oesterreich  Eingang  gefunden,  dessen 
Konkursordnung  von  1868  den  Grundsatz 

der  „Gläubigerautonomie"  in  verhängnis- 
voller Weise  überspannte.  "Weit  kritischer wandelt  in  den  französisch-preußischen 

Bahnen  unser  Keichsrecht.  Die  von  K. 

Hagens  mit  Meisterschaft  entworfene  Kon- 
kursordnung v.  10./II.  1877,  das  trefflichste 

der  Reichsjustizgesetze,  in  Kraft  seit  l./X. 
1879  und  durch  eine  (leider  recht  flüchtig 
verfaßte)  Novelle  v.  17./V.  1898  dem  neuen 
Reichszivilrecht  angepaßt,  hat  sich  eben- 

falls für  eine  staatlich  überwachte 
Selbstverwaltung  entschieden.  Danach 
wird  der  Konkurs  eröffnet  und  fortentwickelt 
nicht  von  Amts  wegen,  sondern  nur  auf  Be- 

treiben der  Beteiligten  und  ihrer  Vertreter. 
Nicht  eine  Behörde,  sondern  ein  Privatmann 
sammelt,  verwaltet,  verwertet  und  verteilt 
die  Masse.  Vor  wichtigen  oder  ungewöhn- 

lichen Maßnahmen  soll  dieser  Verwalter  zwar 
die  Gläubigerschaft  (den  Gläubigerausschuß 
oder  die  Gläubigerversammlung)  befragen. 
Das  Konkursgericht  aber  kann  ihm  bindende 
Verwaltungsvorschriften  nicht  erteilen.  Es 
hat  ihn  nur  im  Interesse  der  Beteiligten  zu 
überwachen,  ähnlich  wie  der  Vormundschafts- 

richter einen  anderen  Sondergutspfleger. 
2.  Das  Reichsrecht  regelt  den  Konkurs 

einheitlich  für  Kaufleute  und  für  Nicht- 
kaufleute. Die  führenden  italischen  Stadt- 

rechte, der  Code  de  commerce  und  zahlreiche 
ihm  nachgebildete  Gesetze  haben  das  Kon- 

kursrecht als  Teil  des  Handelsrechts  ent- 
wickelt. Noch  heute  ist  namentlich  in 

Frankreich,  Belgien,  Polen,  Italien,  Por- 
tugal, Bulgarien,  Rumänien,  Griechenland, 

der  Türkei,  in  Aegypten,  Mexiko  und  den 
meisten  südamerikanischen  Staaten  das 
Konkursrecht  ein  Sonderrecht  kaufmän- 

nischer Schuldner.  Anderwärts,  wie  in 
Norwegen,  Dänemark,  Ungarn,  Spanien, 
Serbien  und  Rußland  bestehen  Unterschiede 
zwischen  dem  kaufmännischen  und  dem 
nichtkaufmännischen  Konkurse.  Diesen 
Standpunkt  hatte  auch  noch  die  preußische 
Konkursordnung  von  1855  und  verschärft 
die  österreichische  von  1868  eingenommen. 
Die  unterschiedslose  Zulassung  und  Be- 

handlung des  Verfahrens,  wie  sie  bereits  im 
gemeinen  deutschen  Konkursrechte  statt- 

findet, hat  unter  den  neuzeitlichen  Gesetz- 
gebungen vor  allem  die  englische  durchge- 

führt. Ihr  folgen  außer  dem  Deutschen  Reiche 
namentlich  Holland,  die  Vereinigten  Staaten, 
die   Schweiz,     neuestens    auch    Oesterreich 

(KO.  v.  1914)  von  Japan  (KO.  v.  1922).  Die 
Verkehrsbedürfnisse  der  Gegenwart  drängen 
zu  dieser  Regelung.  So  wenig  als  der  Kredit 
ist  der  Konkurs  ein  rein  kaufmännischer  Be- 

griff. Da  unsere  Zwangsvollstreckung  im 
Unterschiede  vom  französischen  Recht  unter 
dem  Grundsatze  vom  Vorrange  des  Erstzu- 

greifenden steht  (§  804  III  ZPO.,  §  11  II 
ZVG.),  dieser  Grundsatz  aber  nur  bei  all- 

gemeiner Möglichkeit  des  Konkurses  und  der 
besonderen  Konkursanfechtung  (§§  30,  35 
KO.)  erträglich  wird,  war  die  Zulassung  des 
nichtkaufmännischen  Konkurses  für  uns  ein 
unabweisbares  Bedürfnis.  Eine  zwiespältige 
Ordnung  des  kaufmännischen  und  des  ge- 

meinen Konkurses  empfiehlt  sich  nicht. 
Unterscheidungen,  wie  sie  namentlich  hin- 

sichtlich der  Konkurseröffnung,  der  Vor- 
rechtsordnung, des  Zwangsvergleichs  und 

der  Wiederbefähigung  gemacht  worden  sind, 
entbehren  der  inneren  Berechtigung. 

3.  Konkursverhütung.  Für  das  Wirt- 
schaftsleben bedeutet  der  Konkurs  jeder 

großen  Unternehmung  eine  Katastrophe,  die 
weit  über  den  unmittelbaren  Betriebsbereich 

hinaus  zu  wirken  pflegt.  Schon  die  Tat- 
sache der  Konkurseröffnung  entwertet 

das  Vermögen  des  Schuldners.  Die  Ver- 
silberung der  Masse  aber  wird  nur  allzu 

häufig  zur  Verschleuderung.  Konkursaus- 
verkäufe schädigen  erfahrungsgemäß  den 

Handel  aufs  empfindlichste.  So  bringt  der 
Konkurs  für  den  Schuldner  selbst  und  für 

seine  Gläubiger,  aber  auch  für  weitere  Ver- 
kehrskreise Nachteile  mit  sich,  die  selbst  die 

trefflichste  Konkursordnung  nicht  zu  ver- 
hüten vermag.  Darum  bildet  das  Problem 

der  Konkursabwendung,  zumal  in  Zeiten 
allgemeiner  wirtschaftlicher  Not,  eine  be 
sonders  ernste  Aufgabe  der  Gesetzgebung. 
Es  muß  dafür  Sorge  getragen  werden,  daß 
einerseits  der  Widerstand  einer  selbstsüch- 

tigen, unverständigen  oder  gleichgültigen 
Minderheit  die  Sanierung  notleidender  Be- 

triebe nicht  zu  vereiteln  vermag,  daß  aber 
andererseits  auch  dem  Schuldner  keine  Wege 
eröffnet  werden,  sich  böswillig  seinen  Ver- 

pflichtungen zu  entziehen.  Diesen  Gedanken 
haben  nach  dem  Vorgang  eines  belgischen 
Gesetzes  (concordat  preventif  de  la  faillite) 
zahlreiche  Auslandsstaaten  schon  vor  dem 
Weltkriege,  während  desselben  Oesterreich 
und  Ungarn  und  alsdann  zunächst  im  Wege 
der  Notverordnung  auch  das  Deutsche  Reich 
zu  verwirklichen  gesucht.  Darüber  das 

Nähere  im  Art.  „Präventivakkord". 
II.  Konkursgericht. 

Während  Staaten  mit  kaufmännischem 
Konkurse  die  behördlichen  Verrichtungen 

kollegialen  Handelsgerichten  zuweisen,  be- 
traut das  deutsche  Recht  den  Einzel- 

richter mit  den  konkursgerichtlichen  Funk- 
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tionen  und  zwar  örtlich  das  Amtsgericht 
der  Hauptniederlassung  des  Schuld- 

ners, ergänzend  das  seines  allgemeinen  Ge- 
richtsstandes (§  71  KO.).  Die  einzelrichter- 

liche Konkuxsbehandluiig  erscheint  um  so 
unbedenklicher,  als  der  gemeinrechtliche  Ge- 

danke einer  vis  attractiva  concursus  beseitigt, 
der  Streit  über  Aussonderung,  Absonderung, 
Anfechtung,  Aufrechnung  und  Massegläu- 

bigerrechte nach  allgemeinen  Regeln  außer- 
halb des  Konkurses  auszutragen  ist.  Auch  die 

Feststellung  bestrittener  Konkursforderungen 
bleibt  dem  außerkonkursmäßisen  Prozeßwege 
vorbehalten.  wenngleich  mit  besonderer  Zu- 

ständigkeit (§  146  II  KO.). 

III.  Konkursvoraussetzungen. 

1.  Die  Konkursfähigkeit  entspricht  der 
passiven  Parteifähigkeit.    Konkursschuldner 
können  daher  werden  naturliehe  und  juri- 

stische Personen  (die  letzteren  z.  B.  Aktien- 
gesellschaften unter  Fortdauer  der  Rechts- 

persönlichkeit füT  die  Zwecke  des  Konkurses), 
aber  auch  Vereine  ohne  Rechtsfähigkeit 
(§  213  KO.)  und  verklagbare  Gemeinschaften 
zur  gesamten  Hand  (also  z.  B.  offene  Han- 

delsgesellschaften, §  209  KO.;  nicht  z.  B. 
Gesellschaften  des  bürgerlichen  Rechts). 
Gemeinden  und  andere  Personen  des  öffent- 

lichen Rechts  sind  konkursfähig,  nur  nach 
Maßgabe  der  Landesgesetzc  (Art.  IV  EG. 
zur  KNov.);  Reich  und  Länder  sind  es  über- 

haupt nicht.  „Staatsbankrott"  ist  ein  an- 
derer Begriff.  Siehe  unten  1X4.  Sonderkou- 

kurse,  die  sich  aktiv  auf  eine  Sondermasse 
des  Schuldnervermögens  und  passiv  auf  eine 
Sonderklasse  seiner  Gläubiger  beschränken, 
sind  statthalt,  wenn  eine  solche  Sonderklasse 
(z.  B.  die  Nachlaßgläubiger)  zum  Zugriff  auf 
eine  Sondermasse  (z.  B.  den  Nachlaß)  vor 
anderen  Gläubigern  (im  Beispielsfalle  vor  den 
Eigengläubigern  des  Erben)  berechtigt  sind 
(§§  214 ff.  KO.).  So  auch  bei  zwischenstaat- 

licher Haftungssonderung  [siehe  unten  X  2J. 
Dagegen  schließt  gleichstufige  Haftung,  wie 
sie  z.  B.  für  eine  Mehrheit  inländischer  Unter- 

nehmungen (Etablissements)  oder  Nieder- 
lassungen desselben  Schuldners  besteht,  den 

Sonderkonkurs  begriffsnotwendig  aus. 
2.  Konkursgrund  ist  nach  der  Regel  des 

Gesetzes  die  Zahlungsunfähigkeit  (Insol- 
venz) d.  h.  das  andauernde  Unvermögen  des 

Schuldners,  seine  fälligen  Geldschulden  in 
ihrer  Allgemeinheit  zu  erfüllen.  Ihre  Haupt- 

erscheinungsform bildet  die  Zahlungsein- 
stellung. §  102  KO.  Diese  ist  Aeußerung  des 

Konkursgrundes,  nicht  selbst  Konkursgrund, 
wie  dies  viele  Auslandsgesetze  nach  franzö- 

sischem Vorbilde  bestimmen.  Die  Feststel- 
lung der  Zahlungsunfähigkeit  bereitet  mit- 
unter, besonders  bei  Nichtkaufleuten,  Schwie- 

rigkeiten. Doch  lehnt  unsere  Konkursord- 
nung es  mit  Recht  ab,  das  richterliche  Er- 

messen nach  englischem  Muster  durch  Auf- 
zählung sog.  Bankrotthandlungen  (z.  B. 

Schuldnerflucht)  zu  binden.  Uebersckul- 

dung  (Insuffizienz)  d.  h.  ein  Ueberwiegen 
der  Passiven  über  die  Aktiven  ist  weder  er- 

forderlich noch  genügend.  Auch  die  persön- 
liche Tüchtigkeit  und  der  auf  ihr  beruhende 

Kredit  bedeuten  im  Verkehrsleben  Ver- 
mögen. Darum  wäre  es  verfehlt,  bei  natür- 

lichen Personen  (z.  B.  einem  mit  Unterbilanz 
sein  Geschäft  eröffnenden  Einzelkaufmann) 
oder  bei  individualistisch  ausgeprägten  Ge- 

sellschaften (wie  bei  der  offenen  Handelsge- 
sellschaft) die  Ueberschuldung  als  Konkurs- 

grund anzuerkennen.  Anders  liegt  die  Sache 
bei  Kapitalvereinigungen  und  beim  Nach- 

lasse: bei  diesem  ist  die  Ueberschuldung 
allein  (§  215  KO.),  bei  jenen  (besonders  bei 
Aktiengesellschaften  und  Gesellschaften 
mbH.)  ist  sie  neben  der  Zahlungsunfähigkeit 
Konkursgrund  (§§  207,  213  KO.,  §  63 
GmbHG.).     Vgl.  auch  §§  98,  140  GenG. 

3.  Der  Konkursantrag  kann  sowohl  vom 
Schuldner,  als  auch  (bei  uns  ohne  Rücksicht 
auf  die  Höhe  der  Schuld)  von  jedem  Kon- 

kursgläubiger ausgehen;  doch  setzt  letzteren- 
falls  seine  Zulässigkeit  Glaubhaftmachung 
der  Konkursforderung  und  des  Konkurs- 

grundes voraus  (§§  103—105  KO.).  Eine 
Konkursantragspflicht  besteht  nur  verein- 

zelt, besonders  nach  den  §§  42  (86,  89),  1980 
(1985)  BGB.,  §§  240f.,  315  HGB.  Für  solche 
Ueberschuldung,  die  nur  eine  Folge  unseres 
tiefen  Währungsstandes  ist,  hat  eine  V.  v. 
28./IV.  1920  (RGBl.  S.  696)  bis  auf  weiteres 
die  Antragspflicht  ausgeschaltet  (eine  ent- 

sprechende österr.  VO.  v.  8./VII.  1920  hat 
zugleich  das  Antragsrecht  der  Gläubiger  ver- 

drängt). Durch  Erwirkung  des  Konkursabwen- 
dungsverfahrens läßt  sich  die  Konkursantrags- 

ptlicht  umgehen  [siehe  den  Art.  „Präventivak- 
kord"]. Besonderheiten  gelten  für  Versiche- 

rungsanstalten (§§  68,  69,  73  I  Nr.  8  VAG.). 
Eine  Konkurseröffnung  von  Amts  wegen  (wie 
sie  z.  B.  noch  Frankreich,  Belgien,  Italien  und 

Rumänien  kennen)  verwirft  unsere  Konkurs- 
ordnung im  Einklang  mit  den  neueren  Ge- 

setzen (z.  B.  dem  österreichischen  und  eng- 
lischen). Sie  lehnt  es  auch  mit  Recht  ab, 

das  Erfordernis  einer  Gläubigermehrheit  als 
Konkursvoraussetzung  aufzustellen  (anders 
auch  jetzt  noch  Oesterreich,  §  73  KO.  von 
1914).  Auf  Grund  von  Schuldverhältnissen, 
die  nach  Maßgabe  der  Art.  72,  296,  296 e  u.  f 
des  Friedensvertrags  durch  Vermittlung  von 
Prüfungs-  und  Ausgleichsämtern  zu  regeln 
sind,  findet  eine  Konkurseröffnung  nicht 
statt  (§  13  Reichsausgleichs  G.  v.  24./1V.1920, 
RGBl.  S.  597).    Siehe  unten  X  4. 

IV.   Konkursschuldner  und  Konkursver- walter. 

Infolge    der    Konkurseröffnung    erleidet 
der  Schuldner  eine  starke  Einbuße  in  seinen 
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bürgerlichen  und  staatsbürgerlichen  Rechten. 
Sein  Vermögen  verfällt  einer  durch  den 
Konkurszweck  gebotenen  Verfangenschaft 
(Konkursbeschlag),  die  sich  in  weitgehender 
Verwaltungs-  und  Verfügungsbeschränkung 
(§§  6ff.  KO.),  aber  auch  in  eigenartiger  Be- 

einflussung seiner  schwebenden  Vertrags-  und 
Prozeßverhältnisse  (§§  10ff.,  17 ff.  KO., 
§  240  ZPO.)  äußert,  Rechtsfolgen,  zu  deren 
Erklärung  die  Annahme  eines  Pfandrechts 
der  Konkursgläubiger  an  der  Konkursmasse 
weder  erforderlich  noch  genügend  ist. 

1.  Rechtliche  Stellung  gegenüber  der 
Masse.  Nach  §  6  KO.  entzieht  der  Kon- 

kurs dem  Schuldner  in  Ansehung  der  zur 
Konkursmasse  gehörenden  Vermögensgegen- 

stände die  Befugnis  der  Verwaltung 
und  Verfügung  und  zwar  alsbald  im  Zeit- 

punkte der  Eröffnung  des  Verfahrens  (§  108), 
nicht  erst  von  der  Zustellung,  Bekannt- 

machung oder  Rechtskraft  des  Eröffnungs- 
beschlusses an.  Die  wichtigste  Folge  dieses 

Verlustes  ist  die,  daß  fortab  rechtsgeschäft- 
lichen Verfügungen  des  Gemeinschuldners 

über  Massegegenstände  im  gemeinsamen  In- 
teresse der  Konkursgläubiger  die  Wirksam- 

keit versagt  bleibt  (§  7  KO.).  Desgleichen 
verliert  der  Gemeinschuldner  „die  Befugnis", 
einen  die  Masse  betreffenden  Prozeß  zu 
führen  sowie  hinsichtlich  eines  Masserechts 
Anträge  im  Verfahren  der  freiwilligen  Ge- 

richtsbarkeit zu  stellen  oder  Eintragungen 
in  öffentliche  Bücher  (Register)  zu  bewilligen. 
Dagegen  wird  einem  bis  dahin  geschäfts- 

fähigen Schuldner  durch  die  Konkurseröff- 
nung die  Geschäftsfähigkeit  weder  ganz  noch 

teilweise  entzogen.  Er  bleibt  nach  wie  vor 
befähigt,  sich  (seine  Person)  durch  Ein- 

gehung neuer  und  darum  zwar  in  diesem 
Konkurse  nicht  mehr  verfolgbarer,  aber 
immerhin  von  vornherein  wirksamer  Ver- 

bindlichkeiten (z.  B.  durch  Darlehnsaiü- 
nahmen,  Kauf-  und  Mietverträge)  zu  ver- 

pflichten. Mit  der  Vertragsverpflichtungs- 
fähigkeit verbleiben  ihm  Wechsel-  und  Pro- 

zeßfähigkeit (Art.  1  WO.,  §  52  ZPO.).  Der 
bisherige  Kaufmann  bleibt  Kaufmann,  wenn 
er  (etwa  als  Kommissionär)  fortfährt,  ein 
Handelsgewerbe  zu  betreiben  (§  1  HGB.); 
zunächst  auch,  wenn  der  Verwalter  das 
Handelsgewerbe  weiterbetreibt,  um  das  Ge- 

schäft zur  Fortführung  zu  veräußern  (§§  129, 
132  KO.);  nicht  aber  im  Falle  der  Betriebs- 
einstellung. 

Nach  wie  vor  hat  das  konkursbefangene 
Vermögen  im  Gemeinschuldner  seinen  fest- 

bestimmten gegenwärtigen  Rechtsträger. 
Die  Masse  wird  nicht  selber  zum  Rechts- 

subjekt. Noch  weniger  wird  der  Konkurs- 
verwalter Träger  (Eigentümer,  Gläubiger 

usw.)  der  zur  Masse  gehörenden  Vermögens- 
gegenstände. In  Ansehung  eines  fremden 

Vermögens  ermächtigt  ihn  das   Gesetz  zur 

Verwaltung  und  Verfügung.  Rechtsgeschäfte, 

die  er  „als  Konkursverwalter"  abschließt, 
Rechtsstreitigkeiten,  die  er  „als  Konkurs- 

verwalter" führt,  berechtigen  und  binden  un- 
mittelbar den  Masseträger,  nicht  den  Kon- 

kursverwalter. Insoweit  handelt  er  kraft  einer 

gesetzlichen,  vom  Willen  des  Schuldners  un- 
abhängigen Ermächtigung  in  fremdem  Namen 

und  mit  ausschließlicher  Wirksamkeit  für 

fremdes  Vermögen,  kurz  gesagt  als  Zwangs- 
vertreter  des  Masseträgers.  So  er- 

scheint die  Konkursverwaltung  wie  die 
Nachlaßverwaltung  als  eine  Sondergutspfleg- 

schaft (vgl.  §  1975  BGB.).  So  wenig  wie  Vor- 
mund und  Pfleger  handelt  der  Konkursver- 

walter als  „Staatsorgan"  (so  RG.  29,  36 
u.  ö.).  Er  wäre  als  solches  auch  nur  Ver- 

treter, eben  Vertreter  des  Staates,  eine  mit 
dem  Grundsatze  der  Selbstverwaltung  un- 

vereinbare Konstruktion  [siehe  oben  I  1]. 
Die  Masse  kann  er  nicht  vertreten,  weil  sie 
kein  Rechtssubjekt  ist;  die  Gläubiger  nicht, 
weil  diese  kein  vom  Verwalter  auszuübendes 
Recht  am  Massevermögen  haben.  Auch  den 
anfechtungsrechtlichen  Rückgewähranspruch 
behandelt  das  Gesetz  (§  37  KO.)  aus  Zweck- 

mäßigkeitsgründen als  Masseaktivum,  das  der 
Verwalter  in  Zwangsvertretung  des  Masse- 

trägers geltend  macht.  In  Masseprozessen 
ist  Partei  der  Masseträger.  Für  und  gegen 
ihn  (und  zwar  über  den  Konkurs  hinaus)  wirkt 
das  Urteil  Rechtskraft  und  Vollstreckbarkeit, 
nicht  aber  für  und  gegen  die  Person  des  Ver- 

walters oder  die  Gläubigerschaft.  Anders 
steht  es  mit  solchen  Befugnissen,  die  das 
Gesetz  dem  Verwalter  unmittelbar  zuer- 

kennt. Dahin  gehört  die  Befugnis,  Auskunft 
vom  Schuldner  zu  verlangen,  seine  Zwangs- 

vorführung und  Verhaftung  zu  veranlassen, 
seinen  Offenbarungseid  zu  erwirken  (§§  100, 

101,  125  KO.).  Von  stellvertretender  Aus- 
übung eines  Masserechts  kann  hier  keine 

Rede  sein.  Insoweit  nimmt  der  Verwalter 
eigne  Rechte  wahr,  wie  sie  das  Gesetz  um 
des  Konkurszweckes  willen  auch  Einzel- 

gläubigern in  Person  oder  Gläubigerschafts- 
organen beilegt. 

Die  Ernennung  des  Konkursverwalters 
ist  bei  uns  Sache  des  Konkursgerichts  (§  78) 
und  hat  gleich  bei  Konkurseröffnung  zu  ge- 

schehen (§  110  I).  Die  nächste  Gläubiger- 
versammlung darf  zwar  eine  andere  Person 

vorschlagen;  aber  das  Gericht  kann  dem 
Vorgeschlagenen  die  Ernennung  versagen 
(§  80).  Im  Ausland  haben  vielfach  die  Gläu- 

biger den  Verwalter  zu  bestellen  oder  bin- 
dend vorzuschlagen.  Dabei  weist  die  Ein- 

richtung des  Verwalteramtes  starke  Ver- 
schiedenheiten auf.  Ueber  die  Befähigung 

zum  Verwalteramt  gibt  das  deutsche  Gesetz 
keine  eigenen  Vorschriften.  Darum  kann  jede 
geschäftsfähige  natürliche  Person,  auch  ein 
Angehöriger  des  Schuldners,  Verwalter  sein, 
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nur  nicht  gerade  der  Schuldner  selbst.  Eine 
Verpflichtung  zur  TJebernahme  des  Amtes 
kennt  das  Reichsrecht  nicht.  Mehrere  Ver- 

walter läßt  unser  §  79  nur  in  selbständiger 
Tätigkeit  für  getrennte  Geschäftszweige, 
nicht  auch  (wie  das  englische  und  franzö 
sische  Recht)  in  kollegialer  Wirksamkeit  zu 
Das  Konkursgericht  hat  den  Verwalter  zu 
beaufsichtigen  (§  83),  nicht  aber  bei  seiner 
Verwaltung  anzuleiten  oder  anzuweisen. 
Nur  gegen  Pflichtwidrigkeit  kann  es  mit 
Ordnungsstrafen,  äußerstenfalls  mit  Ent- 

lassung einschreiten  (§  84).  Der  Verwalter 
selbst  haftet  für  jede  verschuldete  Schädigung 
jedem  Beteiligten  auf  Schadensersatz  (§  82). 

Nur  aus  der  Wahrnehmung  konkurs- 
befangener Vermögensrechte  verdrängt  die 

Konkursverwaltung  den  Schuldner.  Höchst- 
persönliche Rechte,  wie  gesetzliche  Unter- 

hartoansprüche,  bleiben  seiner  Ausübung  vor- 
behalten. Jm  Gegensatze  zu  den  Auslands- 

gesetzen beläßt  der  §  9  KO.  dem  Gemein- 
BChuldner  auch  die  Wahl  zwischen  Annahme 

und  Ausschlagung  vor  Konkursbeginn  ange- 
fallener Erbschaften.  So  vermag  dieser  die 

reiche  Erbschaft  seines  Vaters  für  seine 
Kinder  zu  retten,  ohne  daß  seine  Gläubiger 
sich  widersetzen  konnten.  Eolgeweise  muß 
die  schon  vor  Konkursbcginn  erklärte  Aus- 

schlagung unanfechtbar  bleiben. 
Andererseits  sind  alle  eigenmächtigen 

Verfügungen  des  Schuldners  über  Masse- 
gegenstände schon  von  Rechts  wegen  un- 

wirksam (§  7  KO.).  Es  bedarf  nicht  erst 
ihrer  Umstoßung.  Verkehrsschutz  zugunsten 
gutgläubiger  Geschäftsgenossen  des  Gemein- 

schuldners wird,  aber  nur  unbeschadet  der 
Anfechtbarkeit  (§  42  KO.),  im  Bereiche  des 
öffentlichen  Glaubens  desGrundbuchs  (§  7  KO. 
mit  §§  892,  893  BGB.)  und  darüberhinaus 
bei  Leistungen  an  den  Gemeinschuldner  per- 

sönlich (§8  KO.)  gewährt.  Die  Unwirksam- 
keit verbotswidriger  Verfügungen  ist  jedoch 

nur  eine  relative.  Sie  heilt,  wenn  der  Gegen- 
stand der  Verfügung  in  die  Machtlreiheit 

des  Schuldners  zurückfällt  oder  wenn  die 

Verfügung  vom  Verwalter  genehmigt  wird 
(vgl.  §  185  II  BGB.).  Ein  allgemeines  Ver- 

äußerungsverbot des  Konkursgerichts  kann 
schon  in  der  Zeit  zwischen  Konkursantrag 

und  Konkurseröffnung  die  Verfügungsbe- 
schränkung  mit  den  Folgen  der  §§  136,  135 
BGB.  vorwegnehmen  (§  106  KO.). 

2.  Wie  der  Konkurs  auf  schwebende 
Rechtsverhältnisse  des  Schuldners,  be- 

sonders auf  seine  Verträge  einwirkt,  das 
bestimmen  zunächst  und  im  allgemeinen 

die  §§  17—28  KO.  Für  den  beiderseits  un- 
erfüllten Austauschvertrag  (z.  B.  Kauf  oder 

Tausch)  gilt  nach  §  17  die  Regel:  der  Kon- 
kursverwalter hat  die  Wahl  zwischen  Er- 

füllung und  Ablehnung;  besteht  er  auf  Er- 
füllung,   dann    hat    die    Gegenpartei    volle 

Befriedigung  als  Massegläubigerin  (§  59 
Nr.  2)  zu  beanspruchen  (z.  B.  als  Käufer 
einer  Sache  Uebergabe,  Eigentumsverschaf- 

fung, Gewährleistung);  lehnt  er  (ausdrück- 
lich oder  stillschweigend)  ab,  dann  erlöschen 

die  beiderseitigen  Erfüllungsansprüche  für 
die  Zukunft  und  gehen,  wenn  der  Gegner 
infolge  der  Nichterfüllung  Schaden  leidet,  auf 
in  einer  zu  den  gewöhnlichen  Konkursgläu- 

bigerrechten (§§14,  26, 193)  zählenden  Ersatz- 
forderung (wie  sie  der  Gegner  z.  B.  als  Käufer 

und  Weiterverkäufer  wegen  des  Mehraufwan- 
des   anderweiter   Eindeckung   haben  kann). 

Eigentümlichkeiten  gelten  für  den  Fix- 
kauf von  Marktware,  der  wegen  seines  üblichen 

Zusammenhangs  mit  anderen  gleichartigen 
Geschäften  durch  gesetzliche  Umwandlung  in 
ein  Differenzgeschäft  erledigt  wird  (§  18); 
ferner  für  Miete  und  Pacht,  die  als  Dauer- 

schuldverhältnisse (§§  19—21),  für  Dienst- 
verträge, die  mit  Rücksicht  auf  ihren  per- 

sönlichen Charakter  (§  22),  und  für  Geschäfts- 
besorgungsverträge, die  zur  Verhütung  von 

Eingriffen  in  die  Konkursverwaltung  (§  23, 

vgl.  §§  27,  28)  besonderer  Behandlung  unter- 
liegen. Die  Wirksamkeit  von  Vormer- 

kungen (auch  solcher,  die  nicht  auf  rechts- 
geschäftlicher Bewilligung  beruhen  und 

andere  als  rechtsgeschäftliche  Ansprüche 
sicherstellen)  erkennt  der  §  24  auch  gegen- 

über dem  Konkursbeschlag  an.  Durch  den 
§  25  werden  für  Rechtsverhältnisse,  die  nicht 
unter  die  §§  18—24  (wenn  auch  an  sich 
unter  den  §  17)  fallen,  bürgerlich-rechtliche 
Sonderbestimmungen  vorbehalten.  Der 
Einfluß  des  Konkurses  auf  Verlags-und  Ver- 

sicherungsverhältnisse ist  durch  eigene 
reichsgesetzliche  Vorschriften  geregelt  (§  36 
VerlG.,  §§  61,  63  VAG.,  §  13  VVG.,  §  898 
HGB.).  Die  Gesellschaft  (§  705  BGB.)  ist 
kein  gegenseitiges  Vertragsverhältnis  im 
Sinne  des  §  17  KO.  Der  Konkurs  eines  Teil- 

habers löst  sie  im  Zweifel  auf  (§  728  BGB.). 
3.  Abwicklung  von  Prozessen.  Mit 

der  Verwaltungs-  und  Verfügungs,  macht 
verliert  der  Schuldner  auch  die  Befug- 

nis zur  Führung  von  Zivilprozessen 

in  Ansehung  der  Masse  (§  6  KO.).  Ein  Masse- 
prozeß kann  daher  nur  von  oder  gegenüber 

dem  Konkursverwalter  begonnen  werden. 
Bei  Konkurseröffnung  bereits  anhängige  Pro- 

zesse des  Schuldners,  die  aktiv  oder  passiv  die 
nunmehrige  Konkursmasse  angehen,  werden 
unterbrochen,  einerlei,  ob  er  einen  Prozeß- 

bevollmächtigten hat  oder  nicht  (§  240  ZPO.). 
Die  Unterbrechung  endet  spätestens  mit 
dem  Konkurse.  Während  desselben  können 

Aktivprozesse  nur  vom  Verwalter,  Passiv- 
prozesse, die  Aussonderungs-,  Absonderungs- 

oder Masseansprüche  verfolgen,  auch  vom 
Prozeßgegner  aufgenommen  werden  (§§  10, 

11  KO.).  Eine  streitbefangene  Konkurs- 
forderung muß,  wenn  der  Gläubiger  konkurs- 
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mäßige  Berücksichtigung  anstrebt,  zunächst 
angemeldet  und  im  Bestreitungsfalle  durch 
Prozeßaufnahme  verfolgt  werden  (§§  12, 
144,  146  KO.). 

4.  Auch  der  Persönlichkeit  des 
Schuldners  legt  der  Konkurs  Schranken  auf, 
die  sich  im  Interesse  gedeihlicher  Durch- 

führung des  Verfahrens  nicht  entbehren 
lassen  und  darum  auch  von  gesetzlichen 
Schuldnervertretern  (z.  B.  Vormündern, 
Vereinsvorständen)  getragen  werden  müssen. 
Dahin  gehören  Auskunftspflicht,  Wohnorts- 
zwang,  Sicherungshaft  und  Postsperre 
(§§  100,  101,  121,  125  KO.). 

5.  Weitere  Rechtsminderungen  erleidet 
der  Konkursschuldner  auf  familienrecht- 

lichem Gebiete.  Als  Ehemann  verliert  er 
die  volle  Nutzverwaltung  (§§  1419,  1543, 
1547),  als  elterlicher  Gewalthaber  die  Ver- 

mögensverwaltung unbeschadet  der  Nutz- 
nießung (§§  1647,  1656,  1686),  als  Vormund 

die  Amtstauglichkeit  (§§  1781  Nr.  3,  1886, 
1915  BGB.). 

6.  Oeffentlichrechtliche  Einbußen  bil- 
den namentlich  der  Verlust  der  Befähigung 

zum  Laienrichteramt  sowie  zur  Rechts-  und 
Patentanwaltschaft  und  der  Befugnis  zum 
Börsenbesuch.  Dagegen  beschränkt  das 
Reichswahl  G.  y.  27./IV.  1920  Wahlrecht  und 
Wählbarkeit  eines  Gemeinschuldners  nicht 
mehr.  Ihm  folgen  die  Landtagswahlgesetze. 
Soweit  der  Konkurs  öffentlichrechtliche 
Rechtsminderungen  herbeiführt,  enden  diese 
von  selbst  mit  dem  Konkurse.  Einer  beson- 

deren „Rehabilitation",  wie  sie  die  meisten 
Auslandsgesetze  unter  dem  Gesichtspunkt 
vermuteter  Konkursverschuldung  uach  fran- 

zösischem Vorbilde  fordern,  bedarf  es  nach 
deutschem  und  nach  neuestem  österrei- 

chischem Rechte  (EG.  KO.  von  1914)  nicht. 

V.  Konkursgläubiger. 

1.  Begriff.  Konkursgläubiger  sind  nach 
§  3  KO.  alle  persönlichen  Gläubiger  des  Ge- 

meinschuldners, die  einen  erzwingbaren,  zur 
Zeit  der  Konkurseröffnung  bereits  begrün- 

deten und  aus  dem  Vermögen  des  Schuldners 
zu  erfüllenden  Anspruch  haben.  Ein  solcher 

Anspruch  ist  eine  „Konkursforderung".  Sie 
gehört  meist  dem  bürgerlichen,  vereinzelt 
(z.  B.  §  61  Nr.  2)  dem  öffentlichen  Recht  au. 
Wer  die  Rechte  eines  Konkursgläubigers 
ausüben,  also  in  der  Gläubigerversammlung 
mitstimmen,  Ansprüche  eines  Konkurrenten 
im  Prüfungstermin  bestreiten  und  bei  den 
Verteilungen  berücksichtigt  sein  will,  der 
muß  seine  Konkursforderung  anmelden  und 
damit  der  Prüfung  unterwerfen  (§§  138 ff.). 
Die  Beschränkungen  eines  Konkurs- 

gläubigers dagegen,  besonders  das  Verbot 
der  Einzelvollstreckung  und  die  Abschwä- 
chung  der  Konkursforderung  durch  einen 
Zwangsvergleich  (§§  14,  193),  treffen  jeden 

zur  Teilnahme  berechtigten  Gläubiger,  auch 
wenn  er  tatsächlich  dem  Konkurse  fern- 

bleibt. Wer  im  Konkurs  aufrechnen  darf, 
kann  ohne  Schaden  die  Konkursbeteiligung 
unterlassen  (§  53).  Auch  ein  Zwangsver- 

gleich schmälert  sein  Aufrechnungsrecht 
nicht  (RG.  80,  414).  Doch  setzt  das  konkurs- 

mäßige Aufrechnungsrecht  eine  verschärfte 
Gegenseitigkeit  voraus.  Nach  §  55  genügt  es 
nämlich  nicht,  daß  Gegenseitigkeit  im  Zeit- 

punkte der  Aufrechnung  vorliegt.  Sie  muß 
schon  bei  Konkursbeginn,  ja  sogar  schon  zu 
der  Zeit  bestanden  haben,  in  der  eines  der  An- 

zeichen vom  Zusammenbruche  dem  nun  auf- 
rechnenden Gläubiger  bekannt  geworden  ist. 

Der  Anspruch  muß  bei  Konkursbeginn 
begründet,  keineswegs  aber  auch  schon 
fällig  sein.  Auch  betagte  und  selbst  aut- 

schiebend bedingte  Forderungen  stellen  Kon- 
kursgläubigerrechte dar.  Es  genügt,  daß  der 

rechtliche  Grund  des  Anspruchs  bei  Kon- 
kursbeginn bereits  gelegt  ist.  Dabei  ergeben 

sich  folgende  Unterschiede: 
a)  Bloß  betagte  Konkursforderungen 

werden,  soweit  ihre  Geltendmachung  gegen- 
über der  Konkursmasse  des  Schuldners  in 

Frage  steht,  als  fällig  behandelt,  aber  bei 
gänzlicher  Unverzinslichkeit  um  den  Zwischen- 

zins gekürzt  (§  65). 

b)  Aufschiebend  bedingte  Forde- 
rungen werden,  obgleich  sie  noch  gar  nicht 

entstanden  sind,  schon  während  der  Schwebe 

berücksichtigt,  aber  zunächst  „nur"  durch 
Sicherstellung  (§  67).  Bei  allen  Verteilungen 
sind  die  Anteile  zurückzuhalten;  nur  schei- 

den aussichtslose  Anwartschaften  bei  der 

Schlußverteilung  aus.  Nach  Eintritt  der  Be- 
dingung werden  die  hinterlegten  Anteile 

ausbezahlt;  nach  Ausfall  der  Bedingung 
werden  sie  frei,  §§  154, 156,  168  Nr.  2,  169; 
Stimmrecht:  §  96.  Der  rechtsgeschäftlichen 
steht  die  gesetzliche  Bedingtheit  gleich  (RG. 
14  S.  172).  Familienrechtliche  Unterhalts- 

ansprüche aber  können  für  die  Zukunft  nicht 
geltend  gemacht  werden,  soweit  nicht  etwa 
der  Gemeinschuldner  als  Erbe  des  ursprüng- 

lich Verpflichteten  haftet  (§  3  II  KO.). 
c)  Auflösend  bedingte  Forderungen 

werden  wie  unbedingte  berücksichtigt  (§  66). 
Tritt  nach  Auszahlung  der  Anteile  die  Be- 

dingung ein,  dann  können  diese  vom  Ver- 
walter, nach  Konkursbeendigung  vom  Schuld- 

ner selbst  kondiziert  werden.  Sicherheit: 

§§  168  Nr.  4,  169. 
2.  Gegensätze.  Keine  Konkursforde- 

rungen sind: 
a)  Ansprüche,  auch  schuldrechtliche,  die 

nicht  auf  Befriedigung  aus  der  Konkurs- 
masse, sondern  auf  Herausgabe  massefremder 

Gegenstände  (z.  B.  beim  Schuldner  hinter- 
legter,  ihm  geliehener  Sachen)  gerichtet  sind. 
Sie  bilden  Aussonderungsrechte  [darüber unten  VI  2]. 
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b)  Ansprüche  auf  Vorzugsbefriedigung 
aus  bestimmten  Einzelgegenständen  der 

Masse,  die  Absonderungsrechte  [dar- 
über unten  VI  3]. 

c)  Ansprüche  von  Massegläubigern. 
Das  sind  solche  Gläubiger,  die  aus  der  nach 
Ausscheidung  fremden  Vermögens  und  nach 
Vollzug  der  abgesonderten  Befriedigung  ver- 

bleibenden reinen  Masse  „vorweg"  (§  57} 
d.  h.  vor  allen  (auch  den  bevorrechtigten) 
Konkursgläubigern  und  unabhängig  von  der 
konkursmäßigen  Verteilung  zu  befriedigen 
sind.  Den  Grundstock  dieser  Verbindlich- 

keiten bilden  Schulden  aus  Rechtsgeschäften 
des  Konkursverwalters  und  aus  Aufwen- 

dungen zum  Zwecke  der  Durchführung  des 
Konkurses,  also  Passiven,  die  im  gemein- 

samen Interesse  der  Konkursgläubiger  be- 
gründet werden.  Daraus  rechtfertigt  sich  die 

begünstigte  Stellung  der  Massesläubiger. 
Das  Gesetz  scheidet  Massekosten  (§  58)  und 
Masseschulden  (§§  59,  224)  mit  (Irr  Maßgabe, 
daß  die  Masseschulden  den  Massekosten  vor- 

gehen sollen,  wenn  die  Masse  nicht  einmal 
ausreicht,  die  Massegläubiger  voll  zu  befrie- 

digen (§  CO).  Darin  liegt  zugleich  eine  War- 
nung für  den  Konkursverwalter,  bei  der 

debernahme  von  Masseschulden  z.  B.  beim 
Eintritt  in  gegenseitige  Schuldverhältnisse 
(§§  17,  59  Nr.  2)  vorsichtig  zu  sein.  Denn 
sein  Honorar  zählt  nur  zu  den  Massekosten 
(§  58  Nr.  2).  Unter  diese  gehören  auch  die 
Auslagen  und  Gebühren  des  Konkursgerichts 
(§  58  Nr.  1  KO.  mit  §§  50 ff.,  79ff.  GKG.) 
und  an  letzter  Stelle  eine  Unterstützung,  die 
dem  Schuldner  und  seiner  Familie  etwa  auf 

Rechnung  der  Masse  bewilligt  wird  (§§  58 
Nr.  3,  60,  129  I,  132  I  KO.l.  Gebühren  für 
das  Konkursverfahren  erhebt  der  Staat  bei 
uns  auch  von  noch  so  kleinen  Konkursmassen, 
und  die  Praxis  lehnt  es  ab,  in  Masseprozessen 
das  Armenrecht  zu  bewilligen  (RG.  33,  68; 
50,  395).  Schuldner  aller  diesen  Passiven  ist 
der  Träger  des  Massevermögens,  der  Ge- 

meinschuldner als  solcher;  nicht  die  Masse 

selbst,  die  der  Rechtspersönlichkeit  er- 
mangelt, noch  aber  die  Gemeinschaft  der 

Konkursgläubiger.  Ein  Zwangsvergleich 
schmälert  die  Rechte  der  Massescläubiger 
nicht  (§§  191,  193). 

d)  Mitgliedsrechte  der  Teilhaber  im 
Konkurs  einer  Handelsgesellschaft.  Die 

„Geschäftsanteile"  bilden  die  Hauptunter- 
lage des  Kredits  der  Firma,  nicht  Forde- 

rungen an  die  Gesellschaft.  Daher  können 
besonders  persönlich  haftende  Teilhaber  oder 
Kommanditisten  im  Konkurse  der  offenen 

Handelsgesellschaft  oder  der  Kommandit- 
gesellschaft ihre  aktiven  Kapitalanteile  nicht 

als  Konkursforderungen  anmelden,  obgleich 
der  Kaufmann  diese  Posten  als  Forde- 

rungen an  die  Firma  bucht.  Ebensowenig 
kann  der  Aktionär  seine  Aktieneinlage,  der 

Teilhaber  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter 

Haftung  seinen  Geschäftsanteil,  der  Ge- 
nosse sein  Guthaben  im  Konkurse  des  Ver- 

bandes geltend  machen.  Wohl  aber  bilden 
die  Gläubigerrechte,  die  den  Mitgliedern 
(z.  B.  auf  Grund  eines  der  Gesellschaft  ge- 

währten Darlehens)  wie  dritten  Personen  zu- 
stellen, Konkursforderungen  im  Gesell- 

schaftskonkurse. So  auch  ein  die  Grenze 

des  §  167  II  HGB.  übersteigender  Gewinn- 
anspruch des  Kommanditisten.  Eine  stille 

Gesellschaft  ist  als  solche  nicht  konkurs- 
fähig. Das  Geschäftsvermögen  gehört  dem 

Inhaber  allein  (§  335  HGB.).  Doch  darf  auch 
der  stille  Teilhaber  im  Konkurse  des  Ge- 

schäftsinhabers die  Einlage,  soweit  sie  den 

vertragsmäßigen  Verlustanteil  nicht  über- 
steigt, nicht  als  Konkursgläubiger  zurück- 

fordern. Insoweit  trägt  der  stille  Teilhaber 
eine  Garantiehaftung.  Soweit  dagegen  die 
Einlage  den  vertragsmäßigen  Verlustanteil 
übersteigt,  ist  der  stille  Teilhaber  wie  ein 
Darlehnsgeber  Konkursgläubiger  (§§  340, 
341  I  HGB.). 

e)  Endlich  wird  der  Kreis  der  Konkurs- 
forderungen für  den  Regelfall  (Besonder- 

heiten: §§  226,227,236)  positiv-rechtlich 
eingeengt  durch  die  Vorschriften  des  §  63, 
derzulolge  Zinsen  einer  Konkursforderung, 
soweit  sie  nach  Konkursbeginn  auflaufen 
(Gegensatz:  §  62  Nr.  3),  Einzelkosten  der 
Konkursteilnahmc  (Gegensätze:  §§  58  Nr.  1, 
§  62  Nr.  1),  Geldstrafen  (Gegensatz:  §  62 
Nr.  2)  und  Freigebigkeitsverbindlichkeiten 
den  Vorteilen  und  den  Nachteilen  einer  Kon- 

kursforderung entrückt  sind.  Die  neue 
österreichische  Konkursordnung  von  1914 
(§  57)  hat  sich  nun  unserem  §  63  vollkommen 
angeschlossen. 

3.  Rechtsstellung  der  Konkursgläu- 
biger, a)  Leitend  ist  der  Gedanke  einer 

Gleichbehandlung  aller  auf  die  Konkurs- 
masse angewiesenen  Gläubiger  (par  condicio 

creditorum).  Ihm  entspricht  das  Gebot  der 

Teilnahme  am  gemeinschaftlichen  Befrie- 
digungsverfahren (§  12)  und  das  Verbot  der 

Sondervollstreckung  (§  14),  ihm  aber  auch  die 
Erhaltung  der  Teilungsmasse  für  eine  gleich- 

mäßige Befriedigung  durch  Ausschluß  kon- 
kurszeitlicher Begründung  von  Absonderungs- 

und Aufrechnungsrechten  (§§  15,  55).  Der 

§  30  erstreckt  (wie  der  §  55  Nr.  3)  den  Grund- 
satz der  Gleichbehandlung  nach  rückwärts 

[unten  VII  2]. 

b)  Die  Konkursgläubiger  sind  einfache 
oder  bevorrechtigte  Gläubiger.  Jene  ge- 

langen erst  zum  Zuge,  wenn  diese  voll 
gedeckt  sind  (§  61  Nr.  6).  Besonderheit:  §  226 
(Nachlaßkonkurs).  Zahl  und  Umfang  der 
Vorrechte  sind  eng  begrenzt  (§  61  Nr.  1—5), 
ein  bedeutsamer  Fortschritt  gegenüber  dem 
gemeinen  Recht,  dessen  Generalhypotheken 
und  Exekutionsprivilegien  die  Kreditsicher- 
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heit  untergruben  und  die  Abwicklung  des 
Verfahrens  erschwerten.  Weitere  Einschrän- 

kungen sind  geboten.  So  hat  das  an  erster 
Stelle  stehende  Lidlohnvorrecht  infolge  der 
völligen  Verschiebung  unserer  sozialen  Ver- 

hältnisse nur  noch  eine  sehr  beschränkte  Be- 
rechtigung. Das  Steuerprivileg,  ein  byzan- 

tinisches Erbstück,  war  von  Anfang  an  sach- 
lich ungerechtfertigt. 

Die  Vorrechte  des  §  61  KO.  sind  insofern 
allgemeiner  Art,  als  sie  unterschiedslos  das 
ganze  konkursbefangene  Vermögen  treffen. 
Neuere  Reichsgesetze  haben  zwei  weitere 
Vorrechte  geschaffen,  die  beide  nur  für  eine 
Sondermasse  des  konkursbefangenen  Ver- 

mögens bestehen.  So  für  die  Pfandbrief- 
gläubiger im  Konkurse  der  Hypotheken- 

bank und  zwar  in  bezug  auf  die  in  das  Hypo- 
thekenregister der  Bank  eingetragenen  Hypo- 

theken und  Wertpapiere  und  das  dem  Treu- 
händer zur  Pfandbriefdeckung  anvertraute 

Geld  (§  35  HypothekenbankG.  v.  13./VII. 
1899;  Organisation:  SchuldverschreibungsG. 
v.  4./XII.  1899)  und  für  die  Versicherten 
im  Konkurse  der  Lebensversicherungs- 

anstalt (des  Versicherungsvereins  auf 
Gegenseitigkeit  und  der  Versicherungs- 

aktiengesellschaft) am  Prämienreservefonds 
wegen  ihrer  Forderung  auf  die  rechnungs- 

mäßige Prämienreserve  (§  61  III  Gesetz  über 
die  privaten  Versicherungsunternehmungen 
v.  12./V.  1901  [=  VAG. J).  Beidemal  findet 
auf  die  Befriedigung  der  Bevorrechtigten  aus 
dem  übrigen  Konkursvermögen  der  für  abson- 

derungsberechtigte Konkursgläubiger  maß- 
gebende Grundsatz  der  Ausfallhaftung 

[unten  VI  3  c]  entsprechende  Anwendung 
(§  35  HypothekenbankG.,  §  61  VAG.). 

Das  besondere  Vorrecht  ist  wie  das  all- 
gemeine eine  Eigenschaft  der  Konkurs- 

Forderung;  es  beruht  nicht  auf  dinglicher 
Belastung.  Alte  Vorrechte  kommen  ohne 
weiteres  auch  solchen  Erwerbern  zu,  auf 
welche  die  Forderung  im  Wege  der  Sonder- 

rechtsnachfolge übergegangen  ist  (§  401  II 
BGB.).  Kraft  einer  Schuldübernahme  da- 

gegen können  die  Vorrechte  im  Konkurse 
des  Uebernehmers  nicht  geltend  gemacht 
werden  (§  418  II  BGB.). 

Den  Rang,  also  auch  das  Vorrecht,  der 
Hauptforderung  teilen  Nebenansprüche 
(Kosten,  Vertragsstrafen,  Zinsen  bis  zum 
Konkurse)  nach  Maßgabe  des  §  62. 

c)  Die  Konkursgläubiger  haben  Befriedi- 
gung nur  in  Geld  zu  beanspruchen.  Forde- 

rungen, die  nicht  auf  einen  bestimmten  Geld- 
betrag (sondern  z.  B.  auf  Sachübereignung) 

lauten,  sind  vom  Gläubiger  bei  der  Anmel- 
dung in  Geld  abzuschätzen,  unbeschadet 

konkursmäßiger  Bestreitung  der  geschätzten 
Summe;  Forderungen  in  Auslandswährung 
(vgl.  §  5)  sind  in  die  Markwährung  umzu- 

rechnen und  zwar  arg.  §3  ein  für  allemal  nach 

dem  Kurse  zur  Zeit  der  Eröffnung  des  Ver- 
fahrens. §  69.  Beim  ungeheuerlichen  Tief- 

stand unserer  Währung  ist  diese  Umrech- 
nung zum  Verhängnisse  für  Inlandss:läubiger 

geworden.  Die  V.  v.  28./IV.  1920  [oben 
III  3]  bietet  nur  eine  ganz  beschränkte  Ab- 

hilfe. Vgl.  auch  §70.  Gesamtschuldner:  §  68. 
d)  Was  die  Konkursgläubiger  verbindet, 

das  ist  eine  Gemeinsamkeit  der  Interessen, 
nicht  eine  Gemeinsamkeit  von  Rechten.  Ein 
Konkurspfandrecht  der  einzelnen  Gläubiger 
oder  ihrer  Gesamtheit  am  Massevermögen 
gibt  es  nicht.  Das  Wohl  der  Konkursgläu- 
biger  hat  wie  das  des  Schuldners  selbst  der 
Konkursverwalter  bei  persönlicher  Verant- 

wortlichkeit (§  82)  wahrzunehmen.  Recht 
gewürdigt  ist  das  Interesse  der  Konkurs- 

gläubiger mit  dem  eines  redlichen  Schuldners 
wohl  vereinbar.  Die  Gläubigerschaft  wirkt 
aber  auch  durch  Gläubigerausschuß  und 
Gläubigerversammlung  bei  der  Konkurs- 

verwaltung mit. 

Der  Gläubigerausschuß  (§§  87-92 
KO.),  den  auch  die  Mehrzahl  der  Auslands- 

rechte kennt,  ist  der  zur  Unterstützung  und 
Beaufsichtigung  des  Verwalters  berufene 
Aufsichtsrat  des  Konkurses.  Als  Kollegium 
hat  er  nur  interne  Aufgaben,  keine  Ver- 

tretungsmacht, keine  Parteifähigkeit.  Wich- 
tige und  ungewöhnliche  Verwaltungsmaß- 

nahmen, wie  die  Erhebung  von  Klagen 
(schon  bei  Streitwerten  über  300  M.,  §  133 
Nr.  2),  die  freihändige  Grundstücksveräuße- 

rung, der  Verkauf  des  Warenlagers  im 
ganzen,  die  Darlehnsaufnahme  (§  134), 
bedürfen  der  Zustimmung  des  Ausschusses, 
ohne  daß  freüich  sein  Konsens  die  Gültig- 

keit der  Handlung  bedingte  (§  136). 
Der  Ausschuß  ist  —  abgesehen  vom  Ge- 

nossenschaftskonkurse (§  103  GenG.)  — 
wie  in  England,  Holland  und  der  Schweiz  nur 
fakultativ  und  fehlt  bei  uns  in  mehr  als  der 
Hälfte  der  Konkurse.  Er  wird  vorläufig 
vom  Konkursgericht,  endgültig  von  der 
Gläubigerversammlung  bestellt  (§§  87,  92). 
Zur  Mitgliedschaft  sind  auch  Nichtgläubiger, 
auch  juristische  Personen  befähigt.  Verant- 

wortlichkeit der  Mitglieder:  §  89;  Hono- 
rierung: §  91. 

Die  Gläubigerversammlung  (§§  93 

bis  94  KO.)  ist  die  vom  Koukursgericht  ein- 
berufene und  geleitete  Generalversammlung 

der  Konkursgläubiger.  Ihre  Verrichtungen 
bestimmt  das  Gesetz  erschöpfend.  Sie  dienen 
in  der  Hauptsache  der  Wahrung  des  gemein- 

samen Interesses  der  Konkursgläubiger.  Im 
besonderen  hat  sie  das  Recht,  einen  anderen 
als  den  vom  Konkursgericht  ernannten  Ver- 

walter vorzuschlagen  (§  80),  den  endgültigen 
Gläubigerausschuß  zu  bestellen  (§  87  II), 
dem  Schuldner  eine  Unterstützung  aus 
Massemitteln  zu  bewilligen,  über  die  Schlie- 

ßung oder  Fortführung  des  Geschäfts  zu  ent- 
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scheiden  (§  132),  einzelne  wichtige  oder  un- 
gewöhnliche Verwaltungsakte  in  Ermange- 

lung eines  Gläubigerausschusses  zu  geneh- 
migen (§§  134,  136)  und  die  Schlußrechnung 

des  Verwalters  abzunehmen  (§  162).  Stimm- 
recht in  der  Versammlung  verleihen  nur 

Konkursforderungen  und  zwar  unantastbar 
die  festgestellten  (§  144  I)  zum  festgestellten 
Betrage.  Ob  und  inwieweit  bestrittenen,  un- 

geprüften, bedingten  oder  Ausfallforde- 
rungen ein  Stimmrecht  zu  gewähren  ist,  ent- 

scheidet im  Falle  des  Widerspruchs  (unan- 
fechtbar) das  Konkursgericht.  §§  95,  96. 

Bei  der  Beschlußfassung  zählen  lediglich  die 
Stimmen  erschienener  oder  vertretener  Kon- 

kursgläubiger (§97).  Es  entscheidet  Summen- 
majorität und  nur  bei  Summengleichheit 

Kopfmajorität.  §  94.  Die  Zulassung  Bevoll- 
mächtigter ist  unentbehrlich,  wird  aber  nicht 

selten  zu  Sonderzwecken  mißbraucht.  Auf 
alsbaldigen  Antrag  des  Verwalters  oder  eines 
überstimmten  Gläubigers  hat  das  Konkars- 

gericht die  Ausführung  eines  dem  gemein- 
samen Interesse  der  Gläubiger  widerstrei- 

tenden Beschlusses  zu  untersagen  (§  99). 

VI.  Konkursmasse. 

1.  Gesetzlicher  Umfang.  Von  Rechts 
wegen  gehört  zur  Konkursmasse  alles 
zur  Zeit  der  Konkurseröffnung  beschlags- 

fähige Vermögen  des  Schuldners  (§  1  KO.). 
Fremdes  Gut  unterliegt  der  Aussonderung 
[darüber  unter  2].  Solche  Entfremdung 
kann  auch  in  der  Belastung  von  Masse- 

gegenständen (z.  B.  mit  Dienstbarkeiten) 
beruhen.  Soweit  die  Belastung  Ver- 

wertungsrechte begründet,  führt  sie  zur 
abgesonderten  Befriedigung  [darüber  unter 
3].  Nach  Konkursbeginn  ist  eine  Verkürzung 
der  Masse  durch  Neuerwerb  von  Aus-  oder 
Absonderungsrechten,  sei  es  mit  oder  ohne 
Zutun  des  Gemeinschuldners,  für  die  Regel 
ausgeschlossen  (§§  7,  15  KO.).  Die  bei  Kon- 

kursbeginn in  einer  Vormerkung  begründete 
Anwartschaft  aber  gewährleistet  auch  lerner- 
hin  den  Vollerwerb  von  Aus-  oder  Abson- 

derungsrechten, besonders  kraft  Eigentums- 
oder Pfandvormerkung  (§  24). 

a)  Der  Konkurs  erfaßt  nur  Vermögen 
des  Schuldners,  nicht  seine  Person,  seine 
Arbeitskraft,  sein  Urheberrecht  (vgl.  beson- 

ders §  10  LitUG.),  seinen  bürgerlichen  oder 
kaufmännischen  Namen.  Darum  kann  der 

Konkursverwalter,  wenn  er  das  Handels- 
geschäft des  Schuldners  veräußert,  nur  unter 

dessen  persönlicher  Zustimmung  auch  die 
Firma  mitübertragen  (RG.  9,  104;  58,  169). 

Das  „Geschäft  im  ganzen"  als  gewerbliches 
Unternehmen,  ein  Inbegriff  von  Vermögens- 

werten rechtlicher  (Eigentum,  Forderungen 
usw.)  und  tatsächlicher  Art  (wie  Kundschaft, 
Bezugsquellen,  Betriebsgeheimnisse)  gehört 
zur    Konkursmasse;    mit   ihm    ein   Waren- 

zeichen, mit  ihm  (nicht  gesondert)  trotz  Aus- 
schlusses der  Einzelvollstreckung  (§  811 

Nr.  11  ZPO.)  auch  jedes  in  Gebrauch  ge- 
nommene Geschäftsbuch  (§§  1  III,  117  II, 

134  Nr.  1  KO.).  Zur  Masse  gehört  auch  ein 
Patentrecht  des  Schuldners,  wenn  die  Patent- 

erteilung oder  auch  nur  die  Anmeldung  vor 
dem  Konkurse  liegt  (RG.  52,  227). 

b)  Nur  beschlagsfähiges  Schuldner- 
vermögen wird  Konkursmasse.  Im  allge- 

meinen decken  sich  die  gegenständlichen 
Grenzen  der  Einzelvollstreckung  und  des 
Konkurses.  Das  Existenzminimum  wird 
überall  auch  dem  Konkursschuldner  und 
seiner  Familie  gewährleistet  (vgl.  besonders 
§§  811  ff.,  850ff.  ZPO.).  Doch  führt  das 
Wesen  des  Konkurses  zu  Verschiebungen, 
namentlich  zu  Erstreckungen  des  Beschlags 
z.  B.  aut  das  Betriebsinventar  landwirtschaft- 

licher Güter,  Apotheken  und  Posthaltereien 
(§  1  II  KO.).  Auch  die  Heimstätte  gehört  zur 
Konkursmasse  des  Heimstätters,  obwohl  sie 
einer  Einzelvollstreckung  wegen  persönlicher 
Verbindlichkeiten  im  allgemeinen  entrückt 
ist  (§  20  mit  §  11 1  2  ReichsheimstG.  v.  10./V. 1920). 

c)  Nur  Vermögen,  das  dem  Schuldner 
zur  Zeit  der  Konkurseröffnung  be- 

reits gehört,  verfällt  dem  Konkursbeschlag. 
Neuerwerb  bleibt  konkursfrei.  So  nament- 

lich alles,  was  der  Schuldner  erst  während 
des  Konkurses  durch  körperliche  oder  geistige 
Arbeit  verdient.  Desgleichen  Freigebigkeits- 

neuerwerb, besonders  eine  erst  nach  Kon- 
kursbeginn angefallene  Erbschaft.  Anders 

wohl  das  gesamte  Auslandsrecht,  auch  noch 
die  österreichische  Konkursordnung  von  1914 
(§  1).  Die  deutsche  Regelung  verdient  den 
Vorzug.  Nicht  nur  aus  wirtschaftlichen 
Gründen,  weil  sie  dem  Schuldner  schon  wäh- 

rend des  Konkurses  die  Neugründung  der 
Existenz  erleichtert;  sondern  auch  aus  Billig- 

keitsrücksichten, weil  es  ganz  unangemessen 
wäre,  Neugläubigern,  die  nicht  mehr  zum 
Konkurse  zugelassen  werden  (§3  1  KO.), 

auch  den  Zugriff  auf  den  Neuerwerb  zu  ver- 
schränken. 

d)  Nur  Vermögen  des  Schuldners 
selbst  gehört  zur  Masse.  Rechtsgemein- 

schaften sind  auseinanderzusetzen,  und  nur 
Reinanteile  des  Gemeinschuldners  gebühren 
seiner  Konkursmasse  (§§  16,  51  KO.).  Lebt  er 
aber  mit  seiner  Ehefrau  in  Gütergemeinschaft, 
so  fließt  mit  Rücksicht  auf  die  Haftungslage 

(§  1459  BGB.)  das  Gesamtgut  im  ganzen 
unter  Ausschluß  einer  Auseinandersetzung 
zur  Masse  (§  2  KO.).  Bei  den  Güterständen 
der  Nutzverwaltung  und  der  Gütertrennung 
kann  die  Ehefrau  des  Gemeinschuluners  zwar 

alles  Frauengut  aussondern,  ebezeitlich  er- 
worbenes aber  nur,  wenn  der  Erwerb  nicht  mit 

Mitteln  des  Mannes  erfolgte  (§  45  KO.;  vgl. 
überdies  §  1362  BGB.). 
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2.  Aussonderung.  Wenn  der  Konkurs- 
verwalter eine  Sache,  die  im  Eigentum  eines 

Dritten  steht,  eine  Forderung,  deren  Gläu- 
biger (z.  B.  als  Zessionar)  ein  Dritter  ist  oder 

irgend  ein  anderes  Recht,  das  in  Wahrheit 
einem  Dritten  zusteht,  als  Bestandteil  der 
Konkursmasse  in  Anspruch  nimmt,  kann  der 
Dritte  den  Gegenstand  (Sache  oder  Recht) 
aussondern  (§§  43-46  KO.). 

a)  Das  Wesen  der  Aussonderung  liegt  in 
der  Abwehr  der  vom  Verwalter  behaupteten 
Massezugehörigkeit.  Daß  der  Gegenstand, 
wie  die  übliche,  nur  auf  Sachkörper  passende, 
aber  noch  im  jüngsten  gesetzgeberischen 
Versuche  (§  44  Oesterr.  KO.  von  1914) 
wiederkehrende  Wendung  lautet,  sich  tat- 

sächlich in  der  Konkursmasse  befinden 

müsse,  ist  ungenau  und  irreführend.  „Ge- 
hört" indessen  ein  Gegenstand  jetzt  zum 

Schuldnervermögen,  steht  er  also  jetzt  dem 
Rechte  nach  dem  Schuldner  zu  und  hat  ein 
Dritter  lediglich  einen  Anspruch  auf  Ver- 

schaffung (Uebereignung,  Abtretung,  Be- 
lastung) des  Gegenstandes,  so  begründet 

dieser  Anspruch  im  Regelbereiche  des  Ge- 
setzes die  Aussonderung  nicht.  Eine  solche 

setzt  gegenwärtige  Nichtzugehörigkeit  zum 
Schuldnervermögen  voraus.  Nun  bildet 
freilich  bei  bloß  schuldrechtlichen  Ansprüchen 
auf  Herausgabe  (Rückgabe),  wie  sie  der 
Verleiher,  Hinterleger,  Vermieter  der  einem 
Dritten  gehörenden  Sache  gegen  den  Gemein- 

schuldner haben  kann,  die  Nichtzugehörig- 
keit der  Sache  zum  Schuldnervermögen 

keinen  Wesensbestandteil  des  anspruchbe- 
gründenden Tatbestandes.  Zur  Vereinfachung 

der  Rechtsverfolgung  aber  läßt  der  §  43  KO. 
die  Aussonderung  auf  Grund  eines  solchen 
persönlichen  Rechtes  zu.  Denn  hier  lassen 
Entstehungsvorgang  und  Lebenserfahrung 
immerhin  vermuten,  daß  die  Sache  dem 
Schuldner  nicht  gehört,  da  man  nach  dem 
gewöhnlichen  Lauf  der  Dinge  nur  fremde 
Sache  entleiht,  verwahrt  oder  mietet.  Die 
Frage  hat  um  so  höhere  Bedeutung,  als  sie 
gleichermaßen  beim  Drittwiderspruch  gegen- 

über der  Einzelvollstreckung  (§  771  ZPO.) 
auftaucht.  Sie  läßt  sich  kurz  dahin  beant- 

worten: der  schuldrechtliche  Anspruch  in 
Ansehung  einer  Sache  hat  Aussonderungs- 

kraft, wenn  er  auf  Sachherausgabe,  nicht 
aber,  wenn  er  auf  Sachverschaffung  geht. 
Für  dingliche  Rechte  besteht  kein  Zweifel. 
Sie  sind  ihrem  Wesen  nach  Aussonderungs- 

rechte. Daß  Gegenstände,  die  einem  anderen 
auf  Grund  einer  Treuhandverfügung  anver- 

traut sind,  im  Konkurse  des  Treuhänders 
ausgesondert  werden  können,  steht  nach 
deutscher  Praxis  gewohnheitsrechtlich,  im 
Auslande  vielfach  nach  positiven  Einzel- 

vorschriften (besonders  für  Handelseffekten) 
fest.  So  auch  in  England.  Gerade  hier  aber 
hat  sich  ein  für  den  Handelsverkehr  wichtiges 

Gegenstück  in  der  reputed  ownership  clause 
entwickelt.  Danach  verfallen  dem  Konkurs- 

beschlag alle  Handelsgegenstände,  die  mit 
Willen  ihres  Herrn  unter  solchen  Umständen 

in  Obhut  oder  Verfügung  des  Gemein- 
schuldners stehen,  daß  dieser  nach  außen 

als  der  Berechtigte  erscheint  und  darum  durch 
sie  eine  Kreditstärkung  erfährt.  Damit  soll 
eine  den  Verkehr  täuschende  Ueberlassung 
unterbunden  werden,  so  z.  B.  der  Erfolg 

einer  bloßen  „Möbelleihe",  bei  der  nach deutschem  Rechte  der  Verkäufer  sich  durch 
Eigentumsvorbehalt  die  Aussonderung  wahrt. 
Der  Eigentumsvorbehalt  scheitert  übrigens 
auch  bei  uns  am  Eigentumswechsel  infolge 
Verbindung,  Vermischung  oder  Verarbeitung 

(§§  93,  946-951  BGB.\  was  im  Konkurse 
des  Käufers  besondere  Bedeutung  hat  für 
Maschinen,  die  er  seiner  Fabrik  als  wesent- 

liche Bestandteile  einlügte. 
b)  Positivrechtlich  erweitert  wird  der 

Bereich  der  Aussonderung  vor  allem  durch 
das  Verfolgungsrecht  (right  of  stoppage 
in  transitu,  §  44  KO.),  das  sich  aus  altem 
Handelsbrauch,  vorwiegend  unter  englischem 
Einflüsse,  zu  einer  Welirechtseinrichtung 
entwickelte  und  nun  auch  in  Oesterreich  (§45 
KO.  von  1914)  Anerkennung  fand.  Von  aus- 

wärts zugesandte,  unbezahlte  Ware  darf 
nämlich  der  Verkäufer  im  Konkurse  des 
Käufers  selbst  dann  noch  aussondern,  wenn 

das  Eigentum  auf  den  Käufer  —  etwa  durch 
Konnossement,  Ladeschein  oder  Lagerschein 
oder  durch  Absendung  des  für  den  Depot- 

verkehr vorgeschriebenen  Stückeverzeich- 
nisses —  schon  vor  Konkursbeginn  überge- 
gangen war.  Nur  wenn  die  Ware  selbst  schon 

vor  diesem  Zeitpunkt  am  Adreßort  ange- 
kommen und  vom  Adressaten  oder  für  ihn  in 

Gewahrsam  genommen  war,  versagt  die  Ver- 
folgung. Auch  kann  sie  der  Konkursver- 

walter durch  Vollzahlung  des  Kaufpreises 
abwenden. 

Im  Konkurs  eines  Kommissionärs 
kann  der  Kommittent  die  noch  ausstehende 
Forderung  aus  dem  Ausrichtungsgeschäfte 
nach  §  392  II HGB.  in  dem  Sinne  aussondern, 
daß  er  vom  Konkursverwalter  die  Abtretung 
zu  beanspruchen  hat.  Auch  das  ist  eine 
regelwidrige  Ausdehnung  der  Aussonderung, 
weil  ja  die  Forderung  zunächst  noch  ein 
Gläubigerrecht  des  Kommissionärs  darstellt. 
Die  Besonderheit  hat  im  Anschluß  an  das 
französische  Recht  fast  allerwärts  Anerken- 

nung gefunden.     Sie  ist  nicht  erstreckbar. 
Endlich  wird  die  Aussonderung  in  den 

Grenzen  des  §  46  KO.  auf  ein  Surrogat  über- 
tragen, wenn  sie  ihren  ursprünglichen  Gegen- 

stand infolge  einer  dem  Berechtigten  gegen- 
über wirksamen  Verfügung  des  Schuldners 

oder  seines  Konkursverwalters  eingebüßt 

hat  (vgl.  §  816  BGB.).  Eine  solche  Ersatz- 
aussonderung   kennen    in    verschiedener 
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Abgrenzung  z.  B.  auch  Frankreich,  Belgien, 
Italien,  Schweiz,  Ungarn  und  (seit  1914) 
Oesterreich. 

c)  Der  Aussonderungsanspruch  kann  ge- 
richtlich oder  außergerichtlich,  angriffs-  und 

verteidigungsweise  geltend  gemacht  wer- 
den. Er  geht  wider  den  Konkursverwalter 

als  gesetzlichen  Vertreter  des  Masseträgers 
und  begehrt  im  Kerne  richterliche  Feststel- 

lung der  Nichtzugehörigkeit  zur  Masse,  meist 
auch  Verurteilung  zur  Leistung,  aber  nicht 

zur  „Freigabe",  die  technisch  (z.  B.  nach 
§  114  KO.)  einen  Verzicht  auf  bestehende 
Massezugehörigkeit  bedeutet.  Zuständigkeit 
und  Verfahren  beeinflußt  der  Konkurs  nicht. 

3.  Absonderung.  Starke  Entwertung 
drohi  der  Masse  bei  weitherziger  Zu- 

lassung von  Absonderungsrechten, 
kraft  deren  Vorzugsbefriedigung  aus  Masse- 

gegenständen verlangt  werden  kann.  Im 
gemeinen  Hecht  waren  die  stillschweigen- 

den Generalhypotheken,  besonders  die  der 
Ehefrau,  dem  Personalkredit  zum  Verhäng- 

nisse geworden.  Das  französische  Recht 
leidet  noch  heute  unter  seinem  rückständigen 
Pfandsystem.  Darum  hat  die  Konkursord- 

nung von  1877  (mit  EG.)  für  den  Konkurs 
lange  vor  der  reichsgesetzlichen  Ordnung 
des  Privatrechts  in  weitem  Umfange  die 
Grundsätze  der  Publizität  und  Spezialität 
anerkannt,  die  nun  Grundpfeiler  des  allge- 

meinen bürgerlichen  Reichsrechtes  bilden. 
Ein  anderer  Krebsschaden  harrt  aber  noch 

der  Heilung,  die  Vereitelung  einer  Gleich- 
behandlung der  persönlichen  Gläubiger  durch 

Vollstreckungspfandrechte,  die  kurz  vor  dem 
Konkurs  erworben  sind.  Die  Konkursan- 

fechtung gewährt  hier  nur  eine  unzulängliche 
Hilfe  [unten  VII]. 

a)  Den  Grundstock  der  Absonderungs- 
rechte (§§  47-52  KO.)  bildet  das  Pfand- 
recht im  weitesten  Sinne  des  Wortes,  also 

mit  Einschluß  der  Liegenschaftspfandrechte. 
Hinzu  tritt  das  Zurückbehaltungsrecht 
und  zwar  das  kaufmännische  schlechthin 

(§  49  Nr.  4  KO.,  §§  369ff.  HGB.),  das 
nichtkaufmännische  nur  wegen  des  Anspruchs 
auf  Ersatz  werterhöhender  Verwendung 
(§  49  Nr.  3  KO.).  Kaum  zu  rechtfertigen 
ist  das  durch  den  §  157  VVG.  eingeführte 
Absonderungsrecht  bei  der  Haftpflichtver- 

sicherung, das  im  Konkurse  des  Versiche- 
rungsnehmers dem  geschädigten  Dritten  am 

Versicherungsanspruch  zusteht. 
b)  Die  abgesonderte  Befriedigung  erfolgt 

unabhängig  vom  Konkursverfahren 
(§  4  II),  also  nicht  nach  den  Vorschriften 
über  die  Geltendmachung  (Form,  Fristen) 
von  Konkursforderungen,  nicht  durch  den 
Konkursverwalter,  nicht  unter  Aufsicht 
des  Konkursgerichts.  Im  Interesse  der 
Massesammlung  sind  Absonderungspräten- 

denten   anzeige-    und    vorweisungspf lichtig 

(§§  118—120).  Sie  haben  ihre  Ansprüche 
gegenüber  dem  Konkursverwalter  als  ge- 

setzlichem Vertreter  des  Massesubjekts  gel- 
tend zu  machen.  Der  Prozeß  wickelt  sich 

außerhalb  des  Konkursverfahrens  ab. 
Der  Verwalter  ist  berechtigt,  nicht  aber 

unter  allen  Umständen  verpilichtet,  die  Ver- 
wertung der  Absonderungsgegenstände  zu 

betreiben.  Ueberlastete  Objekte  kann  er 
aus  der  Masse  freigeben.  Für  die  Verwertung 
selbst  aber  gelten  die  Besonderheiten  der 

§§  126,  127,  die  den  Verwalter  zur  Veräuße- 
rung in  den  Formen  der  Zwangsvollstreckung 

ermächtigen.  Wegen  der  Anerkennung  von 
Absonderungsrechten  siehe  §  133  Nr.  2  (Aus- 
schußgenehmigung)  mit  §  136. 

c)  Als  solcher  ist  der  Absonderungs- 
berechtigte nicht  Konkursgläubiger. 

Hattet  der  Gemeinschuldner,  weil  er  etwa 
ein  Pfand  für  fremde  Schuld  bestellt  hatte, 

nicht  zugleich  persönlich,  so  steht  der  Ab- 
sondern unberechtigte  ganz  außerhalb  des 

Konkursverfahrens  (§  4  II).  Meist  ist  er 
zugleich  Konkursgläubiger.  So,  wenn 
ihm  der  jetzige  Gemeinschuldner  für  eigene 
Schuld  einen  nun  zur  Konkursmasse  ge- 

hörenden Gegenstand  verpfändet  hatte.  Dem 
absonderungsberechtigten  Konkursgläubiger 
wird,  soweit  er  nicht  auf  abgesonderte  Be- 

friedigung verzichtet,  die  Konkursbeteiligung 
nur  für  den  Betrag  des  Ausfalls  verstattet, 
den  er  bei  der  abgesonderten  Befriedigung 
erleidet.  §  64  mit  §§  96,  153,  156,  168  Nr.  3. 
Endlich  ist  auch  denkbar,  daß  einem  Kon- 

kursgläubiger ein  dem  Gemeinschuldner 
nicht  gehörender  Gegenstand  als  Pfand 
hattet.  Der  so  gedeckte  Gläubiger  ist  in 

diesem  Konkurse  nicht  absonderungsberech- 
tigt und  darum  der  Schranke  des  §  64  nicht 

unterworfen.  Der  Zwangsvergleich  läßt 
Pfandrechte  (im  weiteren  Sinne)  unberührt. 

§  193  Satz  2. 
VII.  Konkursanfechtung. 

Nur  selten  wohl  findet  der  Konkursver- 
walter die  Masse  unverkürzt  vor.  Uralte  Er- 

fahrung lehrt,  daß  Schuldner,  denen  der  Zu- 
sammenbruch droht,  Vermögensstücke  ver- 

schleudern oder  verschieben,  um  mit  dem 
Erlöse  zu  flüchten,  Reste  der  Familie  zu 
retten,  nahestehende  Gläubiger  vor  anderen 

zu  begünstigen.  Solcher  alienatio  iu  fraudem 
creditorum  tritt  schon  eine  hochentwickelte 

Restitutionseinrichtung  des  römischen  Rech- 
tes entgegen  (Dig.  42,  8),  die  in  den  italischen 

Stadtrechten  des  Mittelalters  und  in  der 

französischen  Handelsgesetzgebung  fortge- 
bildet, zu  weltrechtiicher  Anerkennung  ge- 

langt ist.  Sie  weist  aber  als  Kompromiß- 
institut stark  wechselnde  Gestaltungen  auf. 

Denn  so  einleuchtend  das  Schutzbedürfnis 

der  Gläubigerschaft  sein  mag,  so  nachdrück- 

lich gebietet  die  Verkehrssicherheit,  Verfü- 
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gungen  eines  dispositionsfähigen  Vermögens- 
trägers im  Interesse  seines  Geschäftsgenossen, 

zumal  des  gutgläubigen,  aufrechtzuerhalten. 

Der  Ausgleich  in  diesem  "Widerstreit  ist  nicht leicht  zu  finden.  Auch  die  Mittel  schwanken. 
Namentlich  weichen  die  Gesetze  insofern  von- 

einander ab,  als  eine  Gruppe  die  Nichtigkeit, 
eine  andere  nur  die  Anfechtbarkeit  der  Ver- 

mögensentäußerung ausspricht.  Den  ersteren 
Standpunkt  vertritt  unter  dem  Gedanken 
einer  Bückbeziehung  des  Konkursbeschlags 
mit  großer  Schärfe  das  ältere  französische 
Becht  (a.  442  code  de  commerce  von  1807). 
Danach  gilt  der  Schuldner  bereits  von  dem 
konkursgerichtlich  festzulegenden  Zeit- 

punkte der  Zahlungseinstellung  ab  als  ver- 
fügungsunfähig,  so  daß  alle  seine  späteren 
Dispositionen  schon  von  Bechts  wegen  der 
Wirksamkeit  gegenüber  der  Konkursmasse 
ermangeln.  Die  Novelle  von  1838  hat  um 
der  Verkehrssicherheit  willen  die  Bück- 

beziehung abgeschwächt  und  nur  einen  Teil 
der  Benachteiligungsakte  für  nichtig,  andere 
für  vernichtbar  erklärt.  Belgien,  Italien,  Bu- 
mänien  sind  gefolgt.  Die  Gesetze  der  Gegen- 

wart aber  entscheiden  sich  überwiegend  für 
bloße  Anfechtbarkeit.  So  nach  deutschem 
Vorbilde  besonders  das  neue  holländische, 
österreichische  und  ungarische  Becht.  Doch 
macht  sich,  was  die  Beschlagnahmen  aus  der 
jüngsten  Konkursvorzeit  betrifft,  die  im 
Bereiche  des  Präventionsprinzips  der  par 
condicio  creditorum  besonders  verhängnis- 

voll werden,  gerade  neuestens  unter  dem 
Einflüsse  skandinavischer  Gesetze  eine 
Gegenströmung  geltend.  Der  riskante,  mühe- 

volle und  zeitraubende  Anfechtungsprozeß 
soll  erspart  werden,  indem  das  Gesetz  dem 
vorkonkursmäßigen  Einzelzugriff  in  be- 

stimmten Zeitschranken  ohne  weiteres  die 
Absonderungskraft  versagt.  So  §  12  österr. 
KO.  von  1914  (für  die  letzten  60  Tage  vor 
dem  Konkurse). 

1.  Der  gesetzliche  Tatbestand.  Nach 
geltendem  deutschen  Becht  ist  der  Er- 

werber eines  Gegenstandes,  dessen  sich 
der  Schuldner  zum  Schaden  seiner  Gläu- 

biger entäußert  hatte,  in  gewissen  Grenzen 
schuldrechtlich  gehalten,  den  Gegenstand 
für  den  Gläubigerzugriff  bereit  zu  stellen, 
wie  wenn  er  niemals  aus  dem  Schuldnerver- 

mögen ausgeschieden  wäre.  So  bedeutet  An- 
fechtbarkeit die  Pflicht  des  Erwerbers  zur 

Wiedererschließung  einer  vereitelten  Exe- 
kution, sei  es  der  Zwangsvollstreckung  im 

engeren  Sinne  (Einzelanfechtung,  ge- 
regelt im  AnfG.  v.  21./VI1.  1879)  oder 

des  Konkurses  (Konkursanfechtung, 
geregelt  in  den  §§  29 ff.,  222,  228  KO.).  Dort 
bildet  der  Bückgewähranspruch  ein  Sonder- 

recht des  benachteiligten  Einzelgläubigers, 
hier  ein  vom  Konkursverwalter  auszuübendes 
Masserecht.     Beidemal  erwächst  das  Becht 

aus  einem  Tatbestande,  der  bestimmte  all- 
gemeine und  besondere  Begriffsmerkmale 

aufweisen  muß. 

a)    Der     allgemeine     Anfechtungs- 
tatbestand    erfordert     eine     Bechts- 

handlung,    die    den    Gläubigern    zum 
Nachteile  gereicht.    Unter  den  Bechts- 
handlungen  in  diesem  Sinne  spielen  rechts- 

geschäftliche Zuwendungen  (Verpflichtungs- 
und  Verfügungsgeschäft   meist  als   einheit- 

licher  Benachteiligungsakt)   eine  erhebliche 
Bolle;  nicht  minder  aber  prozessuale  Vor- 

gänge, besonders  Vollstreckungsmaßnahmen. 
Auch  das  Unterlassen,  etwa  als  geflissent- 

liches  Nichtunterbrechen   einer  Verjährung 
oder  Nichtverhandeln,  gehört  hierher.    Eine 

Bechtshandlung    „des     Schuldners"    selber wird  bei  der  Einzelanfechtung  stets,  bei  der 
Konkursanfechtung  in  den  §§30  Nr.  1  Fall  1, 
31  und  32  vorausgesetzt.     Wo  es  einer  Be- 

teiligung des  Schuldners  am  anzufechtenden 
Bechtsakte  nicht  bedarf,  kann  auch  ein  ohne 
und  wider  Willen  des  Schuldners  erfolgter 
Akt,   besonders   eine  ohne  jedes  Zutun  des 
Schuldners  geschehene  Vollstreckungshand- 

lung, wie  die  Pfändung,  und  zwar  auch  die 
Pfändung  wegen  einer  völlig  unanfechtbaren 
Schuld   selbständig   anfechtbar   sein   (§   30 
Nr.  1  Fall  2,  Nr.  2  mit  §  35).    Um  so  mehr 
bleibt  eine  an   sich   anfechtbare  Bechts- 

handlung auch  dann  noch  der  Anfechtung 
ausgesetzt,  wenn  der  Gläubiger  einen  Voll- 

streckungstitel (z.   B.   für  seine  Forderung 
aus  einem   Schenkungsversprechen  ein  An- 

erkenntnis- oder  Versäumnisurteil)   erwirkt 
und   Vollstreckungsakte   vorgenommen   hat 
(§  35).      Sonst  könnte  der  Schuldner  jede 
Gläubigeranfechtung  dadurch  vereiteln,  daß 
er  sich  verurteilen  läßt,     Meist  besteht  die 
anfechtbare    Bechtshandlung    in    direkter 
Ueberführung  eines  Gegenstandes  aus  dem 
Vermögen  des  Schuldners  in  das  Vermögen 
des  Bedachten.     Nicht  selten  aber  vollzieht 
sich  der  Benachteiligungsakt  auf  Umwegen 
(indirekte    Zuwendung).      So  z.   B.   da- 

durch, daß  der  Schuldner  eine  ihm  gebührende 

Leistung  (etwa  die  Uebereignung  einer  ge- 
kauften Sache)  schenkweise  an  den  Bedachten 

bewirken  läßt.    Was  hier  der  Drittschuldner 

auf  Weisung  des  Schuldners  leistet,  unter- 
liegt, wenngleich  es  in  dieser  Gestalt  niemals  im 

Schuldnervermögen  vorhanden  war,  der  An- 
fechtbarkeit ganz  ebenso  wie  unmittelbare  Zu- 

wendungen, im  Beispielsfalle  als  Verschen- 
kung  der  Kaufsache  selbst  an  den  Bedachten. 

Benachteiligend    wirkt    die    Bechts- 
handlung, wenn  sie  den  Zugriff  der  Gläubiger 

vereitelt  oder  verkürzt.    An  solcher  Benach- 
teiligung kann  es  fehlen,  weil   der   Gegen- 

stand   einer    Verfügung    beschlagsfrei    oder 
überlastet   ist   oder   einem   Dritten   gehört. 
Desgleichen  bei  der  Ablehnung  eines  nicht 
einmal  bedingt  vollzogenen  Erwerbs  (z.  B. 
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einer  Schenkungsofferte).    Die  Ausschlagung 
von    Erbschaften    und    Vermächtnissen    ist 
dem   §  9  KO.  zufolge  einer  Korrektur  im 

Wege  der  Konkursanfechtung  wie  der  Einzel- 
anfechtung schlechthin  entzogen.     Die  Be- 

nachteiligung liegt  entweder  in  einer  Schmäle- 
rung der  Aktiven  oder  in  einer  Erhöhung 

der  Passiven.    In  beiden  Fällen  muß  sie  mit 

der  anzufechtenden   Handlung  in  ursäch- 
lichem    Zusammenhange    stehen    und 

zwar    derart,    daß    ohne    Dazwischentreten 
dieser    Handlung    sich    die    Rechtslage    der 
Gläubiger  günstiger  gestaltet    haben  würde. 
Dabei  genügt  regelmäßig  eine  mittelbare 
Benachteiligung.      Nur   in  den   Fällen   der 
§§  30  Nr.  1  Halbs.  1,  31  Nr.  2  KO.  (§  3  Nr.  2 
AnfG.)   wird    verlangt,    daß    die    Gläubiger 

schon  „durch  die  Eingehung"  des  Rechts- 
geschäfts, schon  „durch  den  Abschluß  des 

Vertrags"  benachteiligt  worden  sind.    Diese 
Fassung  ist  absichtlich  so  gewählt,  um  das 
Erfordernis     unmittelbarer     Benachteili- 

gung auszudrücken.    Daher  versagl  in  diesen 
Vn mahmefällen  die  Anfechtbarkeit,  wenn  die 
Benachteiligung  erst  nach  dem  Geschäfts- 

abschluß infolge  eines  davon  unabhängigen 
Ereignisses  eintrat,  sei  es  infolge  späterer 
Handlungen    des     Schuldners    (Verbrauch, 
Mitnahme    auf   die    Flucht),    sei    es    infolge 
anderer  Umstände  ( Kntwertum:,  Zerstörung, 
Entziehung   durch    Dritte).      Das    Umsatz- 

geschäft selbst  ist  also  in  diesen  Ausnahme- 
fällen  stets    unanfechtbar,    wenn    ein   vom 

Standpunkte  der  Gläubigerschaft  aus  voll- 
wertiger —  für  die  Vollstreckung  nicht  minder 

tauglicher   —    Gegenvorteil,   wäre   es   auch 
Bargeld,  in  das  Vermögen  des   Schuldners 
gelangte.      In  den   Regelfällen  dagegen,   in 
denen  auch  eine  mittelbare  Benachteiligung 
ausreicht  (z.  B.  §  31  Nr.  1  KO.,  §  3  Nr.  1 
AnfG.),  genügt  es  schon,  daß  dem  Schuldner 
durch  Umsetzung  von  Vermögensstücken 
in    Bargeld    das    Verschleudern    erleichtert 
wurde:  der  Umsatzakt  an  sich  schon, 
nicht    erst    die    Verschleuderung    ist 
anfechtbar.      Hier   braucht   die   Benach- 

teiligung erst  zur  Zeit  der  Anfechtung  vor- 
zuliegen, während  sie  in  den  Ausnahmefällen 

schon   zur   Zeit   „der   Eingehung"   des   Ge- 
schäfts,   zur    Zeit    „des    Abschlusses"    des 

Vertrags  gegeben  sein  muß. 
b)  Der  allgemeine  Benachteiligungsvor- 

gang löst  aber  eine  Anfechtbarkeit  nur  aus, 
wenn  er  sich  unter  bestimmten  er- 

schwerenden Umständen  vollzieht. 
Diese  Umstände  sind:  Absicht  der  Gläu- 

bigerbenachteiligung (§  31  KO.;  §  3  Nr.  1,  2 
AnfG.)  und  Unentgeltlichkeit  der  Zuwendung 
<§§  32,  222  KO.;  §  3  Nr.  3,  4,  §  3a  AnfG.). 
Danach  unterscheiden  wir  innerhalb  wie 

außerhalb  des  Konkurses  „Absichtsan- 

fechtung" und  „Schenkungsanfech- 
tung". Für  den  Konkurs  und  nur  für  diesen 

kommt  eine  dritte  Anfechtungsart  hinzu, 

die  „besondere  Konkursanfechtung" 
(§  30  KO.),  beruhend  auf  dem  Gedanken, 
daß  das  Vermögen  des  Schuldners,  sobald 
es  erkennbar  konkursreif  geworden,  der  Ge- 

samtheit seiner  persönlichen  Gläubiger  ver- 
fangen sei. 

2.  Die  besondere  Konkursanfechtung 
(§  30  KO.)  unterwirft  einen  in  Kenntnis  der 
Zahlungseinstellung  oder  des  Konkursan- 

trags vollzogenen  Erwerb  der  Rückgewähr 
zur  Konkursmasse.  Zahlungseinstellung  ist 
jedes  den  Zustand  der  Zahlungsunfähigkeit 
offenbarende  Schuld  nerverhalten,  nach  der 

Praxis  auch  sonst  eine  Aeußerung  des  Kon- 
kursgrundes. Die  Hauptgruppe  der  Be- 

nachteiligungsvorgänge, die  unter  diesem 
Gesichtspunkte  für  anfechtbar  erklärt  wer- 

den, bilden  Akte  der  Deckung,  sei  es  der 

Sicherung  oder  der  Befriedigung,  eines  Kon- 
kuragläubigers  (also  z.  B.  nicht  eines  Ab- 
sonderungsbereentigten  aus  dem  Pfand- 

erlös), mag  auch  die  Deckung  ohne  Zutun  des 
Schuldners  erwirkt  sein.  Nur  bleiben  Wechsel- 
nnil  Scheckzahlungen,  die  der  Empfänger  bei 
Vermeidung  des  Regreßverlustes  annehmen 
müßte,  aus  Verkehrsrücksichten  unanfecht- 

bar (§  34  KO.,  §  24  ScheckG.). 
Besonderes  gilt  für  inkongruente 

Deckungen.  Eine  solche  liegt  vor,  wenn  der 

Konkursgläubiger  die  Sicherung  oder  Be- 
friedigung überhaupt  nicht,  noch  nicht  oder 

nicht  in  der  Art  zu  beanspruchen  hatte,  wie 
namentlich  bei  verfrühter  Zahlung  oder  bei 
Leistung  an  Erlüllungs  Statt.  Im  Recht  aul 

Befriedigung  liegt  keineswegs  auch  ein  An- 
spruch auf  Sicherung.  Selbst  der  Voll- 

streckungstitel verleiht  keinen  „Anspruch" 
auf  Sicherung,  jedenfalls  nicht  einen  mate- 
riellrechtlichen  Sicherungsanspruch  gegen- 

über dem  Schuldner,  wie  er  zum  Begriffe 
der  kongruenten  Deckung  erfordert  wird. 
Vielmehr  ist  auch  das  Vollstreckungspfand- 

recht (Pfändungspfandrecht,  Beschlagnahme- 
vorrecht,  Zwangs-  und  Arresthypothek)  als 
eine  Sicherung,  die  der  Gläubiger  nicht  zu 

„beanspruchen"  hatte,  anfechtbar,  und  zwar 
selbst  dann,  wenn  er  den  Titel  noch  vor  der 
Krisis  erwirkt  hatte.  Daran  hat  die  Recht- 

sprechung des  Reichsgerichts  seit  einer  Ent- 
scheidung der  VZS.  Bd.  X,  33  (6./XII.  1883) 

ständig  festgehalten.  Entsprechendes  gilt 

für  Zwangsvormerkungen.  Die  Anfecht- 
barkeit der  Vollstreckung  wird  durch  deren 

Vollzug  (z.  B.  durch  Befriedigung  des  Gläu- 
bigers aus  dem  Erlöse  der  anfechtbar  ge- 

pfändeten Sache)  nicht  geheilt:  die  An- 
fechtung geht  nun  auf  Rückgewähr  des  Er- löses zur  Konkursmasse.  Die  Verschärfung 

der  Anfechtbarkeit  inkongruenter  Deckungen 

liegt  abgesehen  von  einer  zeitlichen  Er- 
streckung (nach  französischem  Vorbild  auf 

die  zehn  Vortage  der  Krisis)  darin,  daß  der 
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auf  Bückgewähr  belangte  Konkursgläubiger 
eine  doppelte  Negative  einwenden  und  also 
im  Streitfalle  beweisen  muß :  Unkenntnis  der 
Zahlungseinstellung  und  des  Konkursantrags 
sowie  Unkenntnis  einer  Begünstigungsab- 

sicht des  Schuldners. 
3.  Die  Absichtsanfechtung  (§  31  KO., 

§  3  Nr.  1,  2  AnfG.)  ergreift  jede  Rechts- 
handlung der  letzten  dreißig  Jahre,  die  der 

Schuldner  in  der  dem  anderen  Teile  be- 
kannten Absicht  der  Gläubigerbenachteili- 

gung vorgenommen  hat.  Im  Sinne  dieser  Vor- 
schriften ist  Absicht  der  auf  den  Erfolg  der 

Gläubigerschädigung  gerichtete  Wille.  Daß 
die  Benachteiligung  den  ausschließlichen 
oder  den  letzten  Zweck  der  Schuldnerhand- 

lung bildet,  wird  nicht  vorausgesetzt.  Auch 

evtl.  "Wollen  genügt;  nicht  dagegen  Fahr- 
lässigkeit, nicht  das  Bewußtsein  der  Be- 

nachteiligung. Möglicherweise  lassen  jedoch 
die  Umstände  vom  Bewußtsein  auf  die  Ab- 

sicht schließen.  Ob  der  Schuldner  die  Be- 
nachteiligung aller  oder  einzelner,  bestimmter 

oder  unbestimmter,  gegenwärtiger  oder  künf- 
tiger Gläubiger  gewollt  hat,  ist  an  sich  be- 

langlos. Waren  aber  zur  Zeit  der  Handlung 
überhaupt  keine  Schulden  vorhanden,  so 
wird  sich  eine  Benachteiligungsabsicht  kaum 
erweisen  lassen.  Auch  die  Deckung,  selbst 
die  vollkommen  kongruente,  einer  Konkurs- 

forderung kann  der  Absich  tsantechtung 
unterliegen.  So  besonders,  wenn  der  Schuld- 

ner seine  letzten  Mittel  einem  Gläubiger  im 
Einverständnisse  mit  diesem  und  auf  Kosten 
aller  übrigen  zuwendet.  Hier  wird  die  Ab- 

sichtsanfechtung dringendes  Bedürfnis,  wenn 
die  Voraussetzungen  des  §  30  Nr.  1  Fall  2 
KO.  nicht  gegeben  oder  doch  nicht  erweis- 

lich sind,  erst  recht,  wenn  die  Eröffnung  des 
Konkurses  mangels  Zulänglichkeit  der  Masse 
zur  Kostendeckung  gar  nicht  zu  erzielen  ist 
(vgl.  §§  107,  204  KO.). 

Hat  der  Schuldner  kurz  vor  dem  Zu- 
sammenbruch Verträge  mit  Angehörigen 

abgeschlossen,  so  liegt  der  Verdacht  unlau- 
teren Zusammenwirkens  besonders  nahe. 

Darum  wird  bei  entgeltlichen,  die  Gläubiger 
unmittelbar  benachteiligenden  Verträgen,  die 
im  Vorjahre  des  Konkurses  (oder  der  Einzel- 

anfechtung) mit  Angehörigen  eingegangen 
worden  sind,  dem  Gegner  der  Entlastungs- 

beweis für  guten  Glauben  aufgebürdet. 
4.  Die  Schenkungsanfechtung  (§  32  KO., 

§  3  Nr.  3,  4  AnfG.)  trifft  unentgeltliche  Zu- 
wendungen auch  bei  vollkommener  Gut- 
gläubigkeit des  Spenders  und  des  Emp- 

fängers, ausgenommen  nur  solche  Frei- 
gebigkeiten, die  nach  Anlaß,  Art  und  Maß 

im  Verkehr  als  gebräuchlich  gelten.  Den 
Hauptanwendungsfall  bildet  der  Schenkungs- 

vertrag im  eigentlichen  Sinne  und  zwar 
stellen  für  die  Regel  Schenkungsversprechen 
und  Schenkungsvollzug  zusammen  (als  Ein- 

heitsvorgang) den  die  Rückgewährpflicht  be- 
gründenden Tatbestand  dar.  Die  Zeitschran- 

ken sind  eng  gezogen;  ein  Jahr,  unter  Ehe- 
gatten zwei  Jahre.    Vgl.  auch  §  342  HGB. 

5.  Haftung  des  Rechtsnachfolgers. 
Dadurch,  daß  der  Erwerber  den  an- 

fechtbar erlangten  Gegenstand  weiterver- 
äußert, wälzt  er  die  Rückgewährpflicht 

nicht  auf  den  Nachmann  ab.  Vielmehr  bleibt 
der  Veräußerer  haftbar;  der  Erwerber  wird 
es  nur  unter  besonderen  Voraussetzungen  und 
alsdann  neben  dem  Vormann.  So  wenigstens 
im  Regelfall.  §  40  KO.,  §  11  AnfG. 

6.  Art  und  Inhalt  der  Rückgewähr. 

Aus  dem  gesetzlich  bestimmten  Tat- 
bestand erwächst  von  Rechts  wegen,  nicht 

erst  auf  Grund  privater  Willenserklärung, 
eine  Haftung  des  Erwerbers  und  möglicher- 

weise auch  eines  Rechtsnachfolgers,  deren 
wesentlichen  Inhalt  das  Gesetz  (§  37  KO., 
§  7  AnfG.)  im  Anschluß  an  das  römische 
Recht  (restituere)  als  Rückgewähr  [be- 

zeichnet. Die  Haftung  ist  als  solche  weder 
deliktisch  noch  kondiktizisch.  Sie  stellt  ein 
durch  den  besonderen  Zweck  der  Rechts- 

einrichtung bestimmtes  eigenartiges  Legal- 
schuldverhältnis dar.  Zur  Konkursmasse 

ist  nach  §  37  I  KO.  alles,  aber  auch  nur  das 
zu  restituieren,  was  infolge  der  anfechtbaren 
Handlung  auf  Kosten  der  Masse  aufgeopfert 
worden  war.  Dementsprechend  hat  der  An- 

fechtungsgegner den  anfechtbaren  Erwerb 
in  Natur  samt  den  Nutzungen,  die  der  Kon- 

kursmasse infolge  der  anfechtbaren  Hand- 
lung entgangen  sind,  an  die  Masse  auszuant- 

worten  und,  soweit  Rückgewähr  in  Natur 
unmöglich  ist,  den  vollen  Geldwert  an  die 
Masse  zu  erstatten.  Andererseits  darf  die 
Masse  nicht  auf  seine  Kosten  bereichert 
werden.  Darum  hat  sie  keinen  Anspruch 
auf  Werterhöhungen,  die  etwa  dadurch  ent- 

standen, daß  der  Erwerber  mit  eigenen  Mit- 
teln Lasten  abgelöst  hat.  Ebendarum  braucht 

er  bei  zufälliger  Unmöglichkeit  der  Natural- 
restitution keinen  Ersatz  zu  leisten,  wenn  der 

Verlust  die  Masse  auch  beim  Unterbleiben 
der  Vermögensentäußerung  betroffen  haben 
würde.  Aus  Billigkeitsgründen  wird  in  Fällen 
der  Schenkungsanfechtung  die  Rückgewähr- 

pflicht eines  gutgläubigen  Empfängers  auf 
das  Maß  der  Bereicherung  beschränkt  (§  37 
II  KO.,  §  7  II  AnfG.  mit  §  818  BGB.). 

7.  Zeitschranken.  Die  Anfechtbarkeit 
steht  unter  Ausschlußfristen  (§  41  KO., 
§  12  AnfG.),  zu  deren  Wahrung  es  (abge- 

sehen vom  §  4  AnfG.)  gerichtlicher  Geltend- 
machung bedarf. 

VIII.  Konkursverfahren. 
1.  Eine  besondere  Prozeßart.  Das 

Konkursverfahren  bildet  eine  Unterart 
des  Zivilprozesses,  nicht  (wie  z.  B. 
eine  österreichische  Doktrin  lehrt)  der   frei- 
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willigen  Gerichtsbarkeit.  Das  ergeben 
Gesaratzweck  und  ergänzende  Maßgeb- 

lichkeit der  Zivilprozeßordnung  (§  72  KO.) 
Das  Konkursgericht  [oben  II]  ist  Organ  der 
streitigen  Gerichtsbarkeit;  seine  Entschei- 

dungen unterliegen  dem  Beschwerdever- 
fahren des  Zivilprozesses  (§  73  III  KO.), 

auch  soweit  sie  administrativen  Inhalts  sind, 

wie  die  Bestellung  oder  Entlassung  des  Ver- 
walters oder  die  Festsetzung  seines  Honorars. 

Zu  den  Eigentümlichkeiten  des  Konkurs- 
prozesses  gehört  die  Freistellung  der  Münd- 

lichkeit (§  73  I  KO.)  und  die  Anerkennung 
des  Untersuchungsgrundsatzes  in  bestimmten 
Grenzen  (§  75  KO.). 

2.  Im  Eröffnungsverfahren  hat.  das 

Konkursgericht  Zuständigkeit  und  Konkurs- 
Voraussetzungen  festzustellen  [oben  III]. 
Den  Eröffnungsbeschluß  kann  nach  deut- 

schem Hechte  Leider  nur  der  Schuldner,  die 
Ablehnung  des  Konkursantrags  kann  nur  der 

Antragsteller  anfechten  (§  109  KO.).  Be- 
sonderheiten: §§  68,  73-75  VAU.  Der  Kr- 

öffhungsbeschluß  Legt  den  Zeitpunkt  der 
Konkurseröffnung  genau  fest  (§  108)  und 
enthalt  zugleich  die  erforderlichen  konkurs- 
leitenden  Maßnahmen  (§  L10  KOA  Kr  wird 
amtlich  bekanntgemacht  und  im  Grundbuch, 
im  Handels-,  Genossenschafts-  und  Vereins- 
register  eingetragen  (§§  111—115  KO.). 
Seine  Aufhebung  macht  den  Konkurs- 

beschlag rückgängig  (§  116  KO.).  In  der 
Zeit  zwischen  Konkursbeantragung  und  Kon- 

kurseröffnung kann  das  Konkursgericht 
geeignete  Sicherungsmaßnahmen  treffen, 
namentlich  die  Yerfügungsmachtdes  Schuld- 

ners durch  ein  gerichtliches  Veräußerungs- 
verbot  beschränken  (§  106  KO.). 

3.  Das  Verfahren  zur  Ermittlung  der 
Schuldenmasse  folgt  im  wesentlichen  den 
von  der  preußischen  KO.  fortentwickelten 
Kegeln  des  französischen  Rechtes  (§§  138 
bis  148  KO.).  Danach  sind  alle  Konkurs- 

forderungen und  nur  Konkursforderungen  der 
Anmeldung  und  Prüfung  unterworfen. 
Gleich  bei  Eröffnung  des  Verfahrens  hat  das 

Konkursgericht  „die"  Anmeldefrist  und  den 
mit  kurzem  Abstand  folgenden  „allge- 

meinen" Prüfungstermin  festzusetzen  (§  110). 
Im  allgemeinen  Prüfungstermin  wer- 

den die  rechtzeitig  und,  wenn  sich  kein 
Widerspruch  erhebt,  auch  die  nachträglich 
angemeldeten  Konkursforderungen  geprüft. 
Die  Kosten  eines  notwendig  gewordenen  be- 

sonderen Prüfungstermins  trägt  der  Säumige, 
der  zwar  mit  seinem  Ansprüche  nicht  schlecht- 

hin ausgeschlossen  wird,  aber  bereits  durch- 
geführte Verwaltungsmaßnahmen  nicht  mehr 

stören  kann,  §  142.  Nur  der  "Widerspruch des  Konkursverwalters  oder  eines  Konkurs- 
gläubigers verhindert  die  konkursmäßige 

„Feststellung";  der  Widerspruch  des  Gemein- 
schuldners wirkt  lediglich  außerhalb  des  Kon- 

kurses, §  144.  Eine  gemeinschaftliche  Fest- 
stellung der  Konkursforderungen  durch  ein- 

heitliches Lokationserkenntnis  gibt  es  nicht. 
Die  Feststellung  streitig  geblie- 

bener Konkursgläubigerrechte  erfolgt  mcht 
durch  das  Konkursgericht  als  solches  im 
Konkursverfahren,  sondern  außerhalb  des 
Konkurses  in  eigenen  Prozessen,  wenn  auch 
mit  einer  an  die  vis  attractiva  concursus  er- 

innernden Zuständigkeit.  Unter  den  streitig 
gebliebenen  Forderungen  erfahren  nach  §  146 
KO.  titulierte  und  nichttitulierte  eine  ver- 

schiedenartige Behandlung.  Tituliert  sind 
Forderungen,  für  die  im  Prüfungsterniin  ein 
Vollstreckungstitel  oder  doch  ein  noch  nicht 
vollstreckbares  Endurteil  vorliegt.  Auch 
sie  müssen  angemeldet  und  geprüft  werden. 
Auch  sie  werden  streitig  durch  den  Wider- 

spruch des  Konkursverwalters  oder  eines 
Konkursgläubigers.  Allein  bei  titulierten 
hat  der  Widersprechende  den  Widerspruch, 
bei  nicht  titulierten  der  Anmelder  die  Fest- 

stellung zu  betreiben.  Ein  titulierter  Gläu- 
biger hat  solange  Konkursteilnahmerecht, 

bis  eine  Bestreitung  rechtskräftig  für  be- 
gründet erklärt  ist.  Ein  nicht  titulierter  da- 

gegen wird  nur  für  den  Fall  zum  Konkurse 
zugelassen,  daß  es  ihm  gelingt,  alle  Be- 
Btreitungen  niederzukämpfen.  Die  auf 
titulierte  Ansprüche  entfallenden  Dividenden 
werden  zunächst  trotz  des  Widerspruchs 
ausbezahlt  und  nach  Erhebung  der  Wider- 

spruchsklage noch  für  den  Anmelder  reser- 
viert (§  168  Nr.  1  KO.).  Dagegen  wird  ein 

nichttitulierter  Anmelder  bei  Verteilungen 
überhaupt  nur  berücksichtigt,  wenn  er  die 
Erhebung  der  Feststellungsklage  recht- 

zeitig nachgewiesen  hat,  und  auch  alsdann 
nur  durch  Reservierung  der  Anteile  (§§  152, 

155,  168  Nr.  1  KO.).  Gegenstand  der  ge- 
richtlichen Feststellung  ist  eine  nicht  be- 

vorrechtigte oder  eine  mit  bestimmtem  Vor- 
recht ausgestattete  Konkursforderung  be- 

stimmter Höhe.  Der  Streitwert  bemißt  sich 
nach  der  zu  erwartenden  Konkursdividende 

(§  148  KO.). 
Wenn  eine  Forderung  bei  der  Prüfung 

unbestritten  bleibt,  hat  das  Konkurs- 
gericht die  Unbestrittenheit  im  Gläubiger- 

verzeichnisse, der  Konkurstabelle,  einzu- 
tragen. An  diesen  Feststellungsvermerk 

knüpft  das  Gesetz  volle  Urteilswirkung  und 
zwar  gegenüber  allen  Konkurrenten  (§  145 

KO.).  Wie  die  Unbestrittenheit  hat  das  Kon- 
kursgericht Widersprüche  gegen  Bestand, 

Betrag  und  Vorrecht  angemeldeter  Forde- 
rungen in  der  Konkurstabelle  zu  beurkunden. 

Nach  Durchführung  des  Feststellungspro- 
zesses wird  die  Tabelle  berichtigt  (§  146 VII  KO.). 

4.  Bei  der  Sammlung,  Verwertung  und 
Verteilung  der  Konkursmasse  hat  nach  dem 
Grundsatze  der  Selbstverwaltung  [oben  I  1] 
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das  Konkursgericht  im  wesentlichen  nur  die 

Aufgabe  der  Ueberwachung.  Die  Ausfüh- 
rung ist  Sache  des  Konkursverwalters,  der 

dabei  nach  eigenem  pflichtmäßigen  Ermessen 

unter  persönlicher  Verantwortlichkeit  han- 
delt (§  82  KO.).  Das  Gesetz  gibt  allgemeine 

Kichtlinien  über  die  Bildung  und  Verwertung 
der  Teilungsmasse  (§§  117-137  KO.).  Um 
überstürzte  und  sachwidrige  Maßnahmen  zu 
verhüten,  weist  es  den  Verwalter  an,  in 
bestimmten  Fällen  erst  Organe  der  Gläu- 

bigerschaft zu  befragen  und  den  Schuldner 
zu  verständigen  (§§  133—135).  Doch  haben 
diese  Schranken  bloß  innenrechtliche  Be- 

deutung (§  136). 
Was  im  besonderen  die  Verteilung  be- 

trifft, so  unterscheidet  das  Gesetz  (§§  149 
bis  172  KO.)  Abschlags-,  Schluß-  und  Nach- 

tragsverteilung. Ab  schlags  Verteilungen 
soll  der  Verwalter  nach  dem  Prüfungster- 

mine vornehmen,  sooft  und  sobald  hin- 
reichende Barmittel  vorhanden  sind  (§  149). 

Die  Gläubiger  brauchen  also  nicht  mehr  (wie 
im  gemeinen  Recht)  auf  Befriedigung  zu 
warten,  bis  die  ganze  Masse  verwertet  und 
die  Gesamtheit  der  Feststellungsprozesse 
erledigt  ist.  In  rasch  verlaufenden  Kon- 

kursen sind  Abschlagsverteilungen  entbehr- 
lich. Die  Schlußverteilung  erfolgt,  sobald 

die  Verwertung  der  Masse  beendet  ist  (§  161). 
Mit  ihr  schließt  normalerweise  die  Aus- 

schüttung der  Masse.  Eine  Nachtrags- 
verteilung findet  statt,  wenn  nach  Beginn 

des  Vollzugs  der  Schlußverteilung  weitere 
Masse  verfügbar  wird  (§  166). 

Alle  Verteilungen  sind  vom  Verwalter 
vorzubereiten,  anzukündigen  (§  151)  und  zu 
vollziehen  (§  167).  Zu  Abschlagsverteilungen 
bedarf  er  lediglich  der  Zustimmung  eines 
etwaigen  Gläubigerausschusses,  zur  Schluß- 

verteilung auch  der  des  Konkursgerichts 
(§§  150,  161).  Eine  Nachtragsverteilung  er- 

folgt nur  auf  besondere  Anordnung  des 
Gerichts  (§  166).  Die  Dividende  ist  beim  Ver- 

walter „zu  erheben",  also  Holschuld  (§  .169). 
Berücksichtigt  werden  die  festge- 

stellten und  von  den  bestrittenen  die  titu- 
lierten (§  146  VI)  Anmeldungen.  Sonstige 

bestrittene  Forderungen  kommen  nur  zum 
Zuge,  wenn  der  Anmelder  dem  Verwalter 
binnen  einer  kurzen  Ausschlußfrist  die 
Betreibung  des  Feststellungsprozesses  nach- 

weist. §  152.  Im  Feststellungsstreit  be- 
fangene, bedingte  oder  nur  in  Höhe  eines 

noch  zu  ermittelnden  Ausfalls  teilnahme- 
berechtigte Forderungen  werden  nicht  durch 

Auszahlung,  sondern  durch  vorläufige  Zu- 
rückbehaltung der  Dividende  berück- 

sichtigt (§  168). 
Vor  einer  Abschlags-  und  vor  der  Schluß- 

verteilung hat  der  Konkursverwalter  ein 
Verzeichnis  der  zu  berücksichtigenden 
Forderungen     (Verteilungsliste),     ihre     Ge- 

samtsumme und  den  verfügbaren  Masse- 
bestand zu  veröffentlichen  (§  151).  Daran 

reiht  sich  ein  zeitlich  begrenztes  Einwen- 
dungsverfahren (§§  158,  162).  Ein- 

wendungen gegen  eine  Abschlagsverteilungs- 
liste sind  innerhalb  einer  gesetzlichen  Prä- 

klusivfrist (§  158  I),  Einwendungen  gegen  das 
Schlußverzeichnis  im  Schlußtermine  vor- 

zubringen (§  162  I).  Die  Entscheidung  er- 
folgt in  beiden  Fällen  durch  das  Konkurs- 

gericht und  unterliegt  sofortiger  Beschwerde 

(§§  158  II,  162  II,  73). Der  zuzuteilende  Betrag  (die  Dividende) 
wird  für  Abschlagsverteilungen  in  Prozent- 

sätzen bestimmt  (§  159),  für  die  Schluß- 
verteilung durch  vollständige  Aufteilung  der 

Bestaktiven  ermittelt. 
5.  Die  Konkursbeendigung  im  allge- 

meinen. Wie  die  Eröffnung  erfolgt  die  Been- 
digung des  Konkurses  durch  einen  Beschluß 

des  Konkursgerichts.  Der  Beendigungsbe- 
schluß lautet  entweder  auf  Aufhebung  oder 

auf  Einstellung  des   Konkursverfahrens. 
a)  Aufgehoben  wird  das  Verfahren 

einmal  nach  Abhaltung  des  Schlußter- 
mins (§  163),  also  nach  der  normalen  Durch- 

führung des  Konkurses  (Ausschüttung  der 
Masse).  Nach  dieser  Aufhebung,  die  mit 
bewirkter  Bekanntmachung  des  Aufhebungs- 

beschlusses (§§  163  II,  76  I)  einheitlich  für 
alle  Beteiligten  in  Kraft  tritt,  können  die 
noch  nicht  getilgten  Konkursforderungen 
frei  (samt  den  im  Konkurse  nicht  liquidier- 

baren Zinsen  des  §  63  Nr.  1)  gegen  den 
Schuldner  verfolgt  werden.  Dabei  kommt 
in  Betracht,  daß  festgestellte  Forderungen 
nach  dem  Konkurse  gegen  den  Schuldner 
vollstreckt  werden  können,  wenn  er  nicht 
selber  der  Feststellung  widersprochen  hat 
(§§  164  II,  165;  vgl.  §  144  II).  Freilich  ist 
zu  beachten,  daß  der  Schuldner  als  juristische 
Person  (besonders  als  Aktiengesellschaft, 
§  292  Nr.  3  HGB.),  infolge  des  Konkurses 
wegfallen  und  daß  er  als  beschränkt  haften- 

der Erbe  nach  Durchführung  des  Nachlaß- 
konkurses einer  weiteren  Inanspruchnahme 

entrückt  sein  kann  (vgl.  §  1989  BGB.).  Der 
Grundsatz  der  freien  Nachforderung  gilt 
überwiegend  auch  im  Ausland.  Eigenartig  ist 
das  englische  und  nordamerikanische  Recht, 
demzufolge  der  redliche  Schuldner  auch 
ohne  Zwangsvergleich  unter  bestimmten  Ein- 

schränkungen von  der  Nachzahlungspflicht 
durch  gerichtlichen  Entlastungsbeschluß 
(ordre  of  discharge)  befreit  werden  kann. 

Aufgehoben  wird  der  Konkurs  auch  nach 
rechtskräftiger  Bestätigung  eines  Zwangs- 
vergleichs  (§  190),  der  darüber  zu  bestim- 

men hat,  inwieweit  das  Nachforderungsrecht 
der  einfachen  Konkursgläubiger  beschränkt 
werden  soll  (§  174).     Darüber  unter  6. 

In  beiden  Fällen  ist  der  Aufhebungs- 
beschluß unanfechtbar  (§§  163,  190). 
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b)  Eingestellt  (vorzeitig  beendet)  wird 
das  Verfahren  auf  Schuldnerantrag,  wenn 
alle  noch  beteiligten  Konkursgläubiger  (etwa 
nach  außerkonkursmäßigem  Arrangement) 
zustimmen  (§§  202f.)  und  von  Amts  wegen 
bei  Unzulänglichkeit  der  Masse  zur  Kosten- 

deckung (§  204).  Beidemal  beschränkt  das 
Gesetz  die  Nachforderung  nicht  (§206).  Beide- 

mal ist  die  Einstellung  anfechtbar  (§  73  III). 
6.  Der  Zwangsvergleich  im  besonderen. 

Zwangsvergleich  (Zwangsausgleich,  Nach- 
laßvertrag, Akkord,  Konkordat)  ist  der  vom 

Konkursgericht  genehmigte  Vertrag  des 
Konkursschuldners  mit  den  nicht  bevor- 

rechtigten Konkursgräubigern  über  eine  be- 
stimmte  an  Stelle  der  Konkursverteilungen 
tretende  Befriedigung  dieser  Gläubiger 
(§§  173,  174).  Der  Zwangsvergleich  ist 
Rechtsgeschäft,  nicht  richterliches  Urteil. 
Normalerweise  enthält  er  einen  Teilerlaß 
unter  Sicherstellung  der  nichterlassenen 
Schuld  durch  Vergleichsgaranten  (Ange- 

hörige oder  Freunde  des  Schuldners).  We- 
sentlich ist  aber  weder  der  Erlaß  noch  die 

Sicherstellung.  Vielmehr  kann  der  Vergleich 
auch  eine  bloße  Stundung  festsetzen.  Meist 

ister  zugleich  Erlaß-  und  Stundungsvertrag. 
Seine  Zweckmäßigkeit  leuchtet  ein: 

die  Gläubiger  werden  in  aller  Regel  ausgie- 
biger und  rascher  befriedigt  als  bei  Durch- 

führung des  Konkurses;  der  Schuldner  wird 
früher  und  unter  Ersparung  erheblicher 
Kosten  der  freien  Erwerbstätigkeit  zurück- 

gegeben; die  oft  weite  Kreise  beeinträch- 
tigende Verkehrsstockung  hört  auf.  So  er- 
scheint der  Zwangsvergleich  als  eine  er- 

wünschte Konkurslösung,  die  nicht  durch 
Selbstsucht  oder  Unverstand  einer  Gläu- 

bigerminderheit vereitelt  werden  darf.  Dar- 
um läßt  das  Gesetz  den  Beschluß  einer 

qualifizierten  Mehrheit  (§  182)  ge- 
nügen, stellt  aber  zugleich  Schutzvor- 

schriften zugunsten  der  Gläubiger  auf,  be- 
sonders das  Gebot  der  Gleichbehandlung 

(§  181)  und  das  Erfordernis  der  Vergleichs- 
bestätigung durch  das  Konkursgericht 

(§§  184-189). 
Vertragsparteien  sind  der  Schuldner 

und  die  nichtbevorrechtigten  Konkursgläu- 
biger (§  173).  Bevorrechtigte  Konkurs- 

gläubiger und  Massegläubiger  nehmen  am 
Vertrage  nicht  teil  und  sind  vorweg  aus  der 
Masse  zu  decken  (§  191).  Absonderungs- 

berechtigte unterliegen  dem  Vergleich  nur 
mit  dem  Betrag  ihres  Verzichts  oder  Aus- 

falls (§  64). 
Der  rechtskräftig  (§  189)  bestätigte 

Zwangsvergleich  wirkt  nach  §  193  für  und 
gegen  alle  nichtbevorrechtigten  Konkurs- 

gläubiger, läßt  aber  Pfand-  und  Bürgen- 
haftung,  sowie  die  Rechte  gegen  Mitschuldner 
unberührt.  Die  Feststellung  zur  Konkurs- 

tabelle bildet,   wenn  ihr  der  Schuldner  per- 
Handwörterbnch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

sönlich  nicht  widersprochen  hatte,  gegen 
ihn  und  die  Vergleichsbürgen  im  Umfange  des 
Vergleichs  einen  Vollstreckungstitel  (§  194). 

Eine  ipso  iure  eintretende  Aufhebung 
des  Vergleichs  wegen  Nichterfüllung  kennt 
das  Gesetz  nicht.  Es  ordnet  nur  eine  An- 

fechtung wegen  Betrugs  mit  individueller 
(§  196)  und  ein  Außerkrafttreten  des  Er- 

lasses wegen  bezüglichen  Bankerutts  mit 
genereller  Wirksamkeit  (§  197).  Letzteren  - 
falls  findet  auf  Gläubigerantrag  ein  Nach- 

konkurs statt  (§§  198-201). 
Der  Zwangsvergleich  ist  in  allen  Arten 

von  Konkursen  möglich,  ausgenommenden 
Genossenschaftskonkurs  und  den  Kon- 

kurs eines  Versicherungsvereins  auf 
Gegenseitigkeit  (§  116  GenG.,  §§  521.  VAG.). 

Ueber  die  Abwendung  drohender  Kon- 
kurse durch  Mehrheitszwang  siehe  den  Art. 

„Präventivakkord". 
IX.  Besondere  Konkursarten. 

1.  Ueberblick.  Besonderheiten  des 
materiellen  und  des  formellen  Konkursrechts 
sind  für  folgende  vier  Gruppen  von  Konkursen 
verordnet: 

a)  Für  den  Konkurs  der  offenen  Han- 
delsgesellschaft in  den  §§  209-212. 

Diese  Besonderheiten  gelten  auch  für  die 

Kommanditgesellschaft  und  für  die  Komman- 
ditgesellschaft auf  Aktien.  Die  Komman- 

ditisten sind  nicht  Mitträger  der  Gemein- 
schuldnerrolle (arg.  §§  210f.). 

b)  Für  den  Konkurs  der  Aktienge- 
sellschaft in  den  §§  207,  208.  Diese  Be- 

sonderheiten gelten  entsprechend: 
für  die  juristischen  Personen  im  allge- 

meinen und  für  Vereine  ohne  Rechtsfähigkeit 

(§  213  KO.);  im  besonderen 
für  Gesellschaften  mit  beschränkter  Haf- 

tung (§§  63,  64,  71,  83,  84  GmbHG.). 
c)  Für  den  Konkurs  der  einge- 

tragenen Genossenschaften  in  den  §§98 
bis  142,  147,  148  GenG.  Diese  Besonder- 

heiten gelten  in  der  Hauptsache  auch  für 
Versicherungsvereine  auf  Gegenseitigkeit. 

§§  49-53,  61-63,  68,  69,  73,  75,  104,  109, 
112,  113  VAG. 

d)  Für  den  Nachlaßkonkurs  in  den 
§§  214—235  KO.  Diese  Besonderheiten 
gelten  auch  für  den  Konkurs  des  Gesamtguts 
einer  fortgesetzten  Gütergemeinschaft  (§236). 

Soweit  abweichende  Vorschriften  fehlen, 
bewendet  es  in  allen  diesen  Fällen  bei  den 
Sätzen  des  Regelkonkurses. 

2.  Fortdauer  konkursfähiger  Ver- 
bände. Die  Konkursmöglichkeit  besteht 

bei  juristischen  Personen,  bei  Vereinen  ohne 

Rechtsfähigkeit  und  bei  anderen  konkurs- 
fähigen Verbänden  so  lange,  als  die  Verteilung 

des  Vermögens  noch  nicht  vollzogen  ist 
(§§207  II,  209  II,  213  KO.,  §98  GenG.).  Für 
den  Konkurszweck  besteht  der  selb- 
ßd.  v.  54 
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ständig  konkursfähige  Verband  als 
solcher,  handelnd  durch  seine  Organe,  noch 
fort.  Die  an  den  Konkurs  geknüpfte  Folge 

der  „Auflösung"  (z.  B.  §§  131  Nr.  3,  161  II, 
292  Nr.  3,  330  I  HGB.)  oder  des  „Verlustes 

der  Rechtsfähigkeit"  (z.  B.  §§  42,  86  BGB.) 
vollendet  sich  erst  mit  dem  Vollzuge  der 
Konkursdurchführung,  wirkt  also  zunächst 
nur  als  Verwandlung  in  einenAbwicklungs- 
verband.  Die  Mitgliederrechte  der 
Teilhaber  bilden  keine  Konkursforderungen 
im  Gesellschaftskonkurse  [oben  V  2d]. 

3.  Liquidation  und  Fortsetzung  nach 
dem  Konkurse.  Ist  nach  Konkursbeerjdigung 
noch  Gesellschafts-  oder  Vereinsvermögen  vor- 

handen, dann  befindet  sich  die  Gesellschaft 
oder  der  Verein  kraft  Gesetzes  in  Liqui- 

dation. So  besonders  bei  Zwangsvergleich 
oder  Konkursverzicht  (§§  190,  202).  In 
diesen  beiden  Fällen  kann  indessen  bei 

Handelsgesellschaften  eine  Fort- 
setzung der  Gesellschaft  beschlossen 

und  so  der  Abwicklungszweck  wieder  mit 
dem  Erwerbszwecke  vertauscht  werden  (§§ 
144, 161, 307, 320  HGB.,  §  60  Nr.  4  GmbHG.). 

Die  „Rekonstitution"  eines  Vereins  kann 
nur  nach  Maßgabe  der  §§  21,  22  BGB.  er- 

folgen. Wird  im  Falle  des  Zwangsvergeichs 
eine  Fortsetzung  nicht  beschlossen,  so  ruhen 
die  Vergleichsschulden  auf  der  Abwicklungs- 

gesellschaft. Für  Genossenschaften  und  für 
Versicherungsvereine  auf  Gegenseitigkeit  ist 
der  Zwangsvergleich  ausgeschlossen[obenX  6]. 

4.  Oeffentliche  Gemeinwesen.  In  viel 
stärkerem  Maße  als  bei  Verbänden  und 

Stiftungen  des  bürgerlichen  Rechts  be- 
steht das  Bedürfnis  der  Sonderregelung 

für  den  Konkurs  öffentlicher  Ge- 
meinwesen. In  der  Vorkriegszeit  frei- 

lich haben  Wohlstand  und  Ansehen  des 
Reiches,  der  Gliedstaaten  und  der  Gemeinden 
die  Möglichkeit  eines  wirtschaftlichen  Zu- 

sammenbruchs derart  in  den  Hintergrund 
gedrängt,  daß  Gesetzgebung  und  Wissen- 

schaft ihr  kaum  Beachtung  schenkten.  Ge- 
leitet von  der  richtigen  Erkenntnis,  daß  die 

auf  private  Schuldner  zugeschnittene  Ord- 
nung der  Zwangsvollstreckung  und  des  Kon- 

kurses mit  der  Stellung  und  den  Aufgaben 
öffentlicher  Gemeinwesen  schwer  zu  verein- 

baren und  daher  durch  ein  Verwaltungs- 
zwangsverfahren  zu  ersetzen  ist,  hat  das 
Reichsrecht  die  ganze  Regelung  der  Geld- 

beitreibung gegenüber  juristischen  Personen 
des  öffentlichen  Rechts  den  Landesgesetzen 
überlassen  (§  15  Nr.  3  EG.  ZPO.,  Art.  IV 
EG.  z.  KNov.).  Nur  vereinzelt  aber  haben 
die  Landesgesetze  den  rechten  Weg  einge- 

schlagen und  die  zivilprozessuale  Zwangs- 
vollstreckung wie  den  Konkurs  durch  ad- 

ministrative Maßnahmen  verdrängt.  So 
namentlich  Bayern  (Art.  9,  10  AG.  ZPO.), 
das   alle   „Einmischung   der    Gerichte"   ab- 

lehnt, und  beschränkter  Hessen  (Art.  2,  6 
AG.  ZPO.),  das  wenigstens  den  Konkurs  der 
öffentlichen  Gemeinwesen  ausschließt  und 
die  Statthaftigkeit  der  Zwangsvollstreckung 
von  der  vorgängigen  Benachrichtigung  der 
zuständigen  Verwaltungsstelle  und  einem 
Fristablauf  abhängig  macht.  Anderwärts 
ist  der  Konkurs  entweder  nicht  ausgeschlossen 
(so  in  Preußen,  das  nach  AGO.  Teil  I  Titel  24 
§  45  und  Anhang  §  153  zur  Exekution  nur 
das  Einvernehmen  mit  Verwaltungsbehörden 
fordert)  oder  geradezu  als  statthaft  aner- 

kannt (so  bei  politischen  Gemeinden,  Kirchen- 
und  Schulgemeinden  in  Sachsen  nach  §  4 
AG.  ZPO.].  Heute  drängt  die  Finanzlage 
unserer  öffentlichen  Gemeinwesen  zu  gesetz- 

licher Regelung.  Was  den  Fiskus  und  die 
politischen  Gemeinden  betrifft,  so  sei  fol- 

gendes hervorgehoben: 
a)  Reich  und  Länder  sind  einem  Kon- 

kurs im  Sinne  der  KO.  nicht  zugänglich. 
Der  finanzwissenschaftliche  Begriff  „Staats- 

bankrott" bezeichnet  einen  Zustand  des  Un- 
vermögens der  Erfüllung  öffentlich-recht- 

licher und  bürgerlich-rechtlicher  Verbind- 
lichkeiten, dessen  Lösung  von  einer  Haftungs- 

verwirklichung nach  Maßgabe  der  KO.  dem 
Wesen  nach  verschieden  ist.  Gegenüber 
souveränen  Staaten  versagt  die  Möglichkeit 

eines  „Konkurses"  im  Rechtssinne  schon 
deshalb,  weil  es  an  einer  rechtlich  überge- 

ordneten Gewalt  fehlt,  die  ein  solches  Ver- 
fahren verhängen  und  durchführen  könnte. 

Eine  Regelung,  die  feindliche  Uebermacht 
einem  vergewaltigten  Staate  aufzwingen 
würde,  wäre  keine  Rechtseinrichtung.  Ordnet 
sich  aber  ein  Land  kraft  freier  Entschließung 
dergestalt  einem  höheren  Staatswesen  ein, 
daß  es  sich  als  dessen  Glied  einer  überge- 

ordneten Befehls-  und  Zwangsmacht  unter- 
wirft, dann  ergibt  sich  zwar  die  begriffliche 

Möglichkeit  eines  Konkurses,  ähnlich  wie  für 
Gemeinden,  Kreise  und  Provinzen.  Diese 

Möglichkeit  müßte  aber  durch  eine  aus- 
drückliche gesetzliche  Regelung  des  Ver- 

fahrens verwirklicht  werden,  weil  die  Be- 
sonderheit der  öffentlich-rechtlichen  Auf- 

gaben des  Landes  zu  einem  anders  gar  nicht 
lösbaren  Konflikt  mit  den  Grundsätzen  der 
KO.  führt.  Darum  kann  auch  im  heutigen 
Reiche  vom  Konkurs  eines  Gliedstaates 

keine  Rede  sein,  obwohl  die  Länder  neuer- 
dings viel  von  ihrer  Selbständigkeit  aufge- 
opfert haben. 

b)  Gemeinden  sind,  soweit  das  Landes- recht nicht  auf  Grund  des  Art.  IV  EG. 

KNov.  ihre  Konkursfähigkeit  verneint,  recht- 
lich einem  Zwangsverfahren  im  Sinne  der 

KO.  ausgesetzt.  Die  tatsächliche  Durch- 
führung des  Konkurses  stößt  aber,  da  auch 

bei  der  Gemeinde  öffentlich-rechtliche  Auf- 
gaben im  Vordergrunde  stehen,  die  der  all- 

gemeinen    konkursrechtlichen     Behandlung 
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widerstreiten,  auf  kaum  zu  überwindende 
Hindernisse.  Einen  bemerkenswerten  Ver- 

such, wenigstens  die  nächtsliegenden  Schwie- 
rigkeiten zu  beseitigen,  hat  das  sächsische 

AG.  ZPO.  (§  4)  unternommen.  Es  schränkt 
die  Konkurszulässigkeit  und  darum  auch  die 
Konkursantragspflicht  (§  89  II  BGB.)  durch 
eine  Kombination  der  Konkursgründe  ein 
und  verordnet  zugleich,  daß  durch  das  zu- 

ständige Ministerium  „die  für  die  Erfüllung 
der  öffentlich-rechtlichen  Aufgaben  der  Ge- 

meinde unentbehrlichen  Gegenstände"  nach freiem  Ermessen  zu  bestimmen  seien.  Wo 

der  Gemeindekonkurs  zugelassen  wird,  er- 
scheint ein  Auskunftsini! toi  dieser  Art  un- 

entbehrlich, weil  sonst  eine  feste  Abgrenzung 
<ler  Konkursmasse  nicht  zu  gewinnen  ist. 
Mit  der  unsicheren  Scheidung  zwischen  Ver- 
waltuugs-  und  Finanzvermögen  der  Ge- 

meinden kommt  man  nicht  aus.  Audi  die 

sächsische  Regelung  aber  laut  noch  erheb- 
liche Zweifel  ungelöst,  namentlich  die  Be- 

handlung der  unselbständigen  Stiftungen 
und  der  gemeindlichen  Sparkassen.  Was 
letztere  betrifft,  so  ist  lür  die  konkurs- 

mäßige wie  für  die  administrative  Schulden- 
bereinigung  eine  Gesetzesvorschrift  uner- 

läßlich, die  den  Gläubigern  der  Kasse,  be- 
sonders den  Spareinlegern,  die  gesonderte 

Haftung  des  getrennt  zu  verwaltenden 
Kassenvermögens  gewährleistet. 

X.  Zwischenstaatliches  Konkursrecht. 

1.  Universalität  und  Territorialität. 
Je  stärker  sich  in  der  Neuzeit  der 
zwischenstaatliche  Handelsverkehr  ent- 

wickelt hat,  um  so  wichtiger  ist  die  Frage 
geworden,  ob  die  Wirksamkeit  eines  Kon- 

kurses sich  auf  das  Staatsgebiet  des  Konkurs- 
gerichts beschränkt  (Territorialität)  oder 

auch  auf  das  Ausland  erstreckt  (Univer- 
salität). Unzweifelhaft  wäre  der  Konkurs- 

zweck dann  am  vollkommensten  zu  er- 
reichen, wenn  alles  wo  immer  befindliche 

Schuldnervermögen  in  einheitlichem  Ver- 
fahren nach  einheitlichen  Regeln  an  die 

Gläubiger  des  In-  und  Auslandes  verteilt 
würde.  Darum  empfahlen  denn  auch  noch 
die  Brüsseler  Beschlüsse  des  Institut  de  droit 
international  (1902)  unter  dem  Einflüsse  der 
in  der  französischen  und  italienischen  Dok- 

trin vorherrschenden  Strömung  die  Uni- 
versalität für  den  Inhalt  von  Staatsver- 

trägen. Allein  der  Versuch,  ein  Weltkonkurs- 
recht  aller  Kulturstaaten  zu  schaffen,  stößt 
auf  unüberwindliche  Schwierigkeiten,  weil 
sich  die  unerläßliche  Uebereinstimmung  der 
wesentlichen  Rechtsgrundlagen  (z.  B.  die 
einheitliche  Regelung  des  Realkredits,  der 
Beschlagsgrenzen,  der  Zuständigkeit)  gar 
nicht  erreichen  läßt,  nach  dem  Weltkriege 
noch  viel  weniger  als  unmittelbar  zuvor.  So 
mußte  sich  bereits  das  1904  im  Haag  aus- 

gearbeitete Projet  relatif  ä  la  faillite,  das 
noch  vom  Gedanken  der  Universalität  aus- 

geht, damit  begnügen,  Muster  für  die  ge- 
meinsame Konkursbehandlung  einzelner 

Staaten  mit  verwandter  Rechtsordnung  auf- 
zustellen, und  zwar  (ein  bedenkliches  Zeichen 

der  Schwäche)  ausschließlich  für  den  kauf- 
männischen Konkurs.  In  Wahrheit  hat  das 

System  der  Universalität  auf  den  Haager 
Konferenzen  seinen  Bankrott  erklärt.  So- 

weit nun  aber  internationale  Vereinbarungen 
fehlen,  die  dem  Konkurs  des  einen  Vertrags- 

staates Wirksamkeit  auch  im  Gebiet  eines 
anderen  zuerkennen  (und  es  gibt  nur  ganz 
vereinzelte  und  veraltete  Uebereinkünfte 
solcher  Art),  insoweit  erheischt  die  Terri- 

torialität als  der  dem  Wesen  des  Kon- 
kurses entsprechende  Grundsatz  Geltung. 

Denn  wie  die  Staatsgewalt  überhaupt  hat 
die  staatliche  Vollstreckungsmacht,  auf  der 
die  Zwangseinrichtung  des  Konkurses  be- 

ruht, ihre  Schranken  in  den  Grenzen  des 
Staatsgebietes. 

2.  Geltendes  deutsches  Recht.  Die  posi- 
tiven  Regeln  des  deutschen  Gesetzes  (§§  5, 
237,  238  KO.)  ermangeln  der  Einheitlichkeit. 

a)  Der  §  238  begrenzt  die  Beschlagskraft 
des  Inlandskonkurses  nur  dann  auf  das 
Inlandsvermögen,  wenn  der  Schuldner  im 
Jnlande  bloß  einen  Niederlassungsgerichts- 

stand hat.  Für  die  Regel  muß  also  der  Ver- 
walter des  Inlandskonkurses  alles  ihm  er- 

reichbare Auslandsvermögen  zur  Masse 
ziehen.  Diesem  Gedanken  einer  Universalität 
des  Inlandskonkurses  nach  der  aktiven  Seite 

entspricht  die  (übrigens  auch  auswärts  ge- 
übte) gleichberechtigte  Zulassung  der  Aus- 

landsgläubiger im  Inlandskonkurse  (§  5). 
Für  das  Verhältnis  zu  Oesterreich  ist  der 

§  G7  österr.  KO.  von  1914  bedeutsam,  dem- 
zufolge zur  österreichischen  Konkursmasse 

auch  im  Auslande  befindliche  Fahrnis  einzu- 
beziehen,  an  Auslandskonkurse  aber  öster- 

reichische Fahrnis  auszuliefern  ist,  wenn 
Gegenseitigkeit  besteht  und  kein  Konkurs  in 
Oesterreich  selber  schwebt. 

b)  Dem  Auslandskonkurse  dagegen 

versagt  der  §  237  eine  universelle  Beschlags- 
kraft. Denn  ungeachtet  des  Auslandskon- 

kurses wird  —  mit  Vorbehalt  nur  einer  von 

Reichs  wegen  zu  erlassenden  Ausnahme- 
anordnung —  der  Zwangszugriff  auf  In- 

landsvermögen für  zulässig  erklärt  (vgl.  §  14). 
Für  den  deutschen  Richter  folgt  aus  diesem 

Standpunkt  des  Gesetzes:  daß  eine  Wirk- 
samkeit des  Auslandskonkurses  auf  In- 

landsvermögen grundsätzlich  nicht  anzu- 
erkennen ist;  daß  der  Auslandskonkurs 

namentlich  dem  Schuldner  die  Verfügungs- 
macht in  Ansehung  seines  inländischen  Ver- 

mögens nicht  entzieht;  daß  er  insoweit  das 
Vorgehen  inländischer  und  ausländischer 
Gläubiger  gegen  den   Schuldner  persönlich 
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nicht  verhindert;  daß  er  schwebende  In- 
landsprozesse nicht  unterbricht. 

c)  Soweit  das  geltende  Recht  die  Terri- torialität ausdrücklich  ablehnt  [oben  a], 
bindet  es  den  inländischen  Richter  und  Kon- 

kursverwalter. Darüber  hinaus  gilt  aber 
auch  für  das  deutsche  Recht  die  Territoriali- 

tät, weil  sie  dem  Wesen  des  Konkurses 
entspricht  [oben  1]. 

Die  Rangfolge  der  Konkursforderungen 
kann  nur  einheitlich  und  zwar  nach  dem 

Rechte  des  Konkursgerichts  bestimmt  wer- 
den. Rein  prozessuale  Fragen  —  wie  An- 

meldung, Prüfung,  Vergleichsverfahren  — 
sind  nach  dem  Rechte  des  Konkursgerichts 
zu  entscheiden.  Für  die  abgesonderte 
Befriedigung  aus  Sachen  ist  das  Sachstatut, 
für  die  abgesonderte  Befriedigung  aus  Forde- 

rungen das  über  die  Forderung  entscheidende 
Recht  maßgebend.  Ein  im  Auslandskonkurse 
geschlossener  Zwangsvergleich  setzt  dem 
Zugriff  auf  Inlandsvermögen  keine  Schranke. 

3.  Retorsion.  Retorsionsmaßnahmen, 
wie  sie  der  §  5  II  KO.  gegenüber  Auslands- 

gläubigern vorsieht,  können  heute  durch  An- 
ordnung des  Reichsjustizministers  mit  Zu- 

stimmung des  Reichsrates  verhängt  werden 
(a.  179  RV.,  §§  3,  ölüebergGA  Durch  den 
Friedensvertrag  a.  276  unter  d  soll  indessen 
dem  Reich  die  Macht  entzogen  sein,  Ange- 

hörigen der  „alliierten"  oder  „assoziierten" 
Staaten  Schranken  aufzuerlegen,  die  nicht 
schon  am  l./VII.  1914  bestanden  (und  damals 
bestanden  keinerlei  konkursrechtliche  Be- 

schränkungen von  Auslandsgläubigern),  wen 
sie  nicht  auch  Reichsangehörige  treffen.  jSo 
wären  wir  gegenüber  diesen  Staaten,  selbst 
dann  wehrlos,  wenn  sie  in  ihren  Konkursen 
deutsche  Gläubiger  zurücksetzen. 

4.  Einfluß  des  Ausgleichsverfahrens. 
Auf  Grund  von  Forderungen  oder  Schulden 
Deutscher,  die  nach  Maßgabe  der  a.  72, 
296  Nr.  1-4,  296  e  und  f  des  Ver- 
sailler  Vertrags  durch  Vermittlung  von 
Prüfungs-  und  Ausgleichsämtern  zu 
regeln  sind,  kann  die  Konkurseröffnung  nicht 
erwirkt  werden.  Anmeldungen  sind  zwar  auch 
fernerhin  statthaft,  Prüfung  und  Feststellung 
aber  trotz  Anmeldung  unstatthaft.  Bei  Ver- 

teilungen wird  eine  dem  vollen  Anmeldungs- 
betrag entsprechende  Dividende  reserviert. 

§§  9,  13  ReichsausgleichsG.  v.  24./IV.  1920 
(RGBl.  S.  597). 

XI.  Konkursstrafrecht. 

Ganz  rückständig  ist  die  Regelung,  die 
das  Konkursstrafrecht  nach  französischem 

Muster  auch  bei  uns  (§§  239—244  KO.)  ge- 
funden hat.  Sie  steht  im  Banne  überwun- 

dener Schuldvermutung  (decoctor  ergo  frau- 
dator)  und  leidet  unter  beengenden  Einzelvor- 

schriften. Dabei  hat  die  Gesetzesfassung 
hoffnungslose  Kontroversen  über  das  Wesen 

des  Bankbruchs,  des  „betrüglichen  Ban- 
kerutts"  (§  239)  und  des  „einfachen"  (§  240) 
gezeitigt.  Als  Leitsatz  kann  nur  gelten: 
Strafe  verdient,  wer  seine  Gläubiger  da- 

durch schädigt,  daß  er  das  ihrem  Zugriff 
unterworfene  Vermögen  verkürzt  oder  ver- 

schleiert. Dieser  Schutz  gebührt  aber  dem 
Einzelzugriffe  nicht  minder  als  dem  Kon- 

kurse. Darum  darf  der  Schutz  weder  auf 
den  Fall  förmlicher  Konkurseröffnung  noch 
auf  den  des  Vorhandenseins  einer  Gläubiger- 

mehrheit beschränkt  werden.  Bedeutende 
Fortschritte  weist  das  neue  österreichische 
Recht  auf  [siehe  unten  Literatur].  Daß  die 
jüngsten  Entwürfe  eines  deutschen  Straf- 

gesetzbuchs trotz  wertvoller  Vorarbeiten 
der  deutschen,  österreichischen  und  schweize- 

rischen Rechtswissenschaft  der  Neuregelung 
ausweichen,  ist  tiefbedauerlich. 
Literatur:  Die  Materialien  der  KO.  und  des 

AnfG.  mit  Einschluß  der  Novellen  sind  ge- 
sammelt von  Hahn-Mngdan  (1881,  1897).  — 

Ko mmentare  der  KO. :  Jaeger  (1.  Aufl. 
1902,  5.  1916),  Petersen  und  KleinfeUer 

(1.  Aufl.  1878,  4.  1900),  v.  Sarwey  und  Bossert 
(1.  Aufl.  1879,  4.  1901),  v.  Wilmowski,  Kurl- 
baum  und  Kühne  (1.  Aufl.  1878,  6.  1906), 

Wolff  (1.  Aufl.  1900,  2.  Aufl.  1921).  —  Systeme: 
Fitting,  Lehrbuch  (3.  Aufl.  1904),  Hellmann, 
(Lehrbuch  1907),  KleinfeUer  (Lehrbuch  1912), 
Kohler  (Lehrbuch  1891,  Leitfaden  2.  Aufl.  1908), 
Oetker,  Konkursrechtliche  Grundbegriffe  (L 1891), 
A.  S.  Schnitze,  Das  deutsche  Konkursrecht  in 
seinen  juristischen  Grundlagen  (1880),  Seuffert, 

Konkursprozeßrecht  (1899).  —  Ausländische 
Konkur  sg  es  etze  in  der  Sammlung  ,,Die 

Handelsgesetze  des  Erdballs"  von  Borchardt- 
Kohler  (3.  Aufl.  1906ff.).  Hier  finden  sich 
namentlich  wertvolle  Darstellungen  des  englischen 
(Sibley)  und  des  nordamerikanischen  Hechts 
(J.  Walker  Margrath).  Das  Hauptwerk  des 
französischen  Konkursrechts  ist  Lyon-Caen  et 
Renault,  Tratte  de  droit  commerciale  (4-  Aufl., 

Paris  1906—1916),  Bd.  VII,  VIII;  das  des  schweize- 
rischen C.  Jaeger,  Kommentar  zum  Bundes- 
gesetz, betr.  Schuldbetreibung  und  Konkurs 

(3.  Aufl.,  Zürieh  1911  f.).  Die  neue  österreichische 
Gesetzgebung  vom  10./XII.  1914  haben  kommen- 

tiert Bartsch  und  Pollalc  (Wien  1916 f.,  hier 

Bd.  II,  S.  419 ff-  auch  die  eingehende  Behand- 
lung des  neuen  Konkursstrafrechts  von  Löfflet') 

sowie  A.  Lehmann  (Wien  1916 f.) ;  systematisch 
hat  sie  A.  Rlntelen  (München  und  Leipzig 
1915)  dargestellt.  E.  Jaeger. 

II.  Statistik  der  Konkurse. 

I.  Vorbemerkungen.  IL  Statistik  der 
Konkurse  in  den  einzelnen  Staaten. 

1.  Deutsches  Reich.  2.  Oesterreich.  3.  Großbri- 
tannien und  Irland.  4.  Frankreich.  5.  Italien. 

6.  Vereinigte  Staaten  von  Amerika. 

I.  Vorbemerkungen. 

Das    Interesse,    welches    sowohl    vom    juri- 
stischen   als    auch    vom    volkswirtschaftlichen 
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Standpunkte  aus  dem  Konkursverfahren  ent- 
gegengebracht wird,  hat  in  allen  Kulturländern 

das  Bedürfnis  hervortreten  lassen,  von  seinen 
Ergebnissen  auf  dem  Wege  der  statistischen 
Erhebung  Kenntnis  zu  gewinnen.  In  der  Tat 
liefern  solche  Ermittlungen  nicht  nur  wichtiges 
Material  zur  Kritik  und  etwaigen  Reform  der 
bestehenden  Konkursgesetzgebung,  sondern  bie- 

ten auch  eine  wertvolle  statistische  Unterlage 
für  die  Beurteilung  der  volkswirtschaftlichen 
Verhältnisse  des  betreffenden  Landes.  Diese 
nationalökonomische  Bedeutung  der  Konkurs- 

statistik tritt  neuerdings  immer  mehr  in  den 
Vordergrund.  Wohl  in  allen  Kulturländern  sind 
während  der  neueren  Zeit  die  Konkurse  immer 
häufiger  geworden.  Die  Entwicklung  von 
Handel  und  Gewerbe,  die  Steigerung  der  Vcr- 
kehrsbeziehungen,  die  Vervollkommnung  des 
Kreditwesens,  die  wachsende  Mobilisierung  des 
Bodens,  kurz  alle  diejenigen  Tatsachen,  welche 
unsere  moderne  Volkswirtschaft  kennzeichnen, 
tragen  dazu  bei,  die  Gefahr  des  ökonomischen 
Zusammenbruches  zu  vergrößern.  Insbesondere 
sind  es  die  periodischen  Krisen,  welche  bei  aller 
Verschiedellheil  ihrer  Ursachen  und  sonstigen 
Eigentümlichkeiten  in  der  Vernichtung  zahl- 

reicher wirtschaftlicher  Existenzen  übereinzu- 
stimmen pflegen.  Zur  allseitigen  Würdigung 

dieser  Tatsachen  ist  aber  die  Hilfe  der  Statistik 
unentbehrlich. 

Der  symptomatische  Wert,  welcher  den  An- 
gaben über  die  Zahl  der  eröffneten  Kon- 
kurse beizumessen  ist,  wird  indessen  in  der 

Regel  dadurch  beeinträchtigt,  daß  die  gericht- 
lich eingeleiteten  Konkursverfahren  nicht  sämt- 

liche Fälle  dauernder  Zahlungsunfähigkeit  be- 
treuen. Einmal  kann  nämlich  der  Kreis  der 

Personen,  auf  welche  das  Konkursverfahren  An- 
wendung findet,  rechtlich  verschieden  begrenzt 

sein.  Ferner  wird  in  vielen  Fällen,  in  denen 
die  wirtschaftlichen  Vorbedingungen  für  die 
Eröffnung  des  Verfahrens  vorliegen,  den  An- 

trägen auf  Eröffnung  dennoch  nicht  stattge- 
geben, sei  es  nun,  daß  es  an  einer  Vermögens- 

masse völlig  mangelt  oder  daß  sie  zu  gering  er- 
scheint, um  auch  nur  die  Kosten  des  Verfahrens 

zu  decken,  oder  daß  endlich  von  einem  „Kon- 
kurs", einem  Zusammentreffen  mehrerer  Gläu- 

biger nicht  die  Rede  sein  kann,  weil  nur  ein 
einziger  vorhanden  ist.  Es  erscheint  daher  wün- 

schenswert, auch  die  Anträge  in  der  Statistik 
zu  berücksichtigen.  Weiterhin  ist  zu  beachten, 
daß  ein  Zahlungsunvermögen  auch  dann  den 
Konkurs  nicht  im  Gefolge  hat,  wenn  von  keiner 
Seite  die  zur  Konkurseröffnung  erforderlichen 
Schritte  getan  werden,  was  vor  allem  dort  in 
Frage  kommt,  wo  die  Gläubiger  sich  schon 
vorher  überzeugt  haben,  daß  der  Schuldner 
völlig  mittellos  ist.  Ferner  ist  dem  Umstände 
Rechnung  zu  tragen,  daß  die  Insolvenzen  viel- 

fach ohne  jedes  Dazwischentreten  des  Gerichts 
durch  einen  privaten  Vergleich  des  Schuldners 
mit  den  vereinigten  Gläubigern  ihre  Erledigung 
finden.  Endlich  ist  zu  beachten,  daß  in  der 
Landwirtschaft  bei  Zahlungsunfähigkeit  bzw. 
Ueberschuldung  an  die  Stelle  des  Konkurses 
in  der  Regel  die  Zwangsvollstreckung  in  das 
unbewegliche  Vermögen  tritt,  während  gegen- 

über kleineren  Gewerbetreibenden  und  Händlern 

vielfach  die  Zwangsvollstreckung  in  das  beweg- 
liche Vermögen  (Pfändung)  betrieben  wird,  und 

bei  Erschöpfung  der  Mittel  des  Schuldners  von 
einem  aussichtslosen  Konkursverfahren  abge- 

sehen wird. 

Wenn  auch  die  aus  den  genannten  Tat- 
sachen entspringenden  Mängel  der  Statistik 

nach  mehreren  Richtungen  hin  sich  als  störend 
erweisen  und  wohl  kaum  völlig  zu  beseitigen 
sein  werden,  so  kann  dennoch  unsere  Statistik, 
namentlich  was  den  zeitlichen  Verlauf  der  Kon- 

kursfrequenz anbetrifft,  von  großer  sympto- 
matischer Bedeutung  sein.  Freilich  ist,  um 

die  Untersuchung  fruchtbringend  zu  gestalten, 
außer  der  Zahl  der  Konkurse  die  Kenntnis 
weiterer  Einzelheiten  erforderlich. 

Zu  diesen  gehören  in  erster  Linie  die  recht- 
liche Art  (natürliche  Personen,  Einzelfirmen, 

Gesellschaften,  Nachlässe)  und  der  Beruf  des 
Schuldners.  Man  kann  aus  solchen  Angaben 
ein  Urteil  gewinnen  über  die  Zweckmäßigkeit 
und  die  Bewährung  der  verschiedenen  Unter- 

nehmungsformen und  die  Lage  der  einzelnen 
Erwerbszweige,  unter  Umständen  auch  wohl  über 
die  Solidität  des  Geschäftszweiges.  Schwierig 
ist  die  Beantwortung  der  wichtigen  Frage  nach 
den  Ursachen  der  Konkurse.  Einer  direkten 
Ermittlung  steht  nicht  nur  der  Umstand  im 
Wege,  daß  sich  die  wahren  Ursachen  vielfach 
der  Feststellung  entziehen,  sondern  auch  der, 
daß  häufig  mehrere  Ursachen  zugleich  wirksam 
gewesen  sind,  indem  z.  B.  dieses  oder  jenes  Er- 

eignis zwar  schließlich  den  Sturz  herbeigeführt 
hat,  die  mißliche  Lage  aber  bereits  länger  be- 

standen hat  und  auf  andero  Ursachen  zurück- 
zuführen ist.  Insofern  als  gewisse  Ursachen 

namentlich  bei  Neugründungen  von  Geschäften 
eine  Rolle  spielen  (z.  B.  leichtsinniges  Kredit- 

geben und  -nehmen,  mangelnde  Kenntnis  des 
Geschäftszweiges),  könnte  man  ihnen  bis  zu 
einem  gewissen  Grade  durch  die  statistische  Er- 

mittlung des  Alters  des  Geschäfts  Rech- 
nung tragen.  Da  die  Ueberspannung  der  Kredit- 

verhältnisse in  ihren  üblen  Folgen  beim  Jahres- 
beginn besonders  stark  hervorzutreten  pflegt, 

so  erscheint  es  wünschenswert,  die  Verteilung 
der  Konkurseröffnungen  auf  die  einzelnen  Mo- 

nate oder  Quartale  des  Jahres  ersichtlich  zu 
machen.  Was  die  in  den  Beträgen  der  Aktiva 
und  Passiva  sich  ausdrückende  Größe  der 
Konkurse  anbetrifft,  so  wäre  dahin  zu  streben, 
bereits  gleich  nach  Eröffnung  des  Verfahrens 
jene  Summen  festzustellen,  um  diese  Angaben, 
kombiniert  mit  den  sonstigen  Einzelheiten  der 
eröffneten  Konkurse  zu  weiteren  Untersuchungen 
verwerten  und  insbesondere  auch  die  durch  die 

Konkurse  der  Volkswirtschaft  zugefügten  Ver- 
luste ermessen  zu  können.  Selbstverständlich 

kann  es  sich  hierbei  nur  um  vorläufige  Fest- 
stellungen handeln,  die  namentlich  bezüglich 

der  Aktiva  vor  ihrer  tatsächlichen  Realisierung 
kaum  mehr  als  Schätzungen  sein  können.  Eine 
genauere  Feststellung  der  Größe  der  Konkurse 
läßt  sich  nur  für  die  beendeten  Fälle  durchführen. 

Bei  den  beendeten  Konkursverfahren 
kommen  neben  der  Art  der  Beendigung  be- 

sonders die  finanziellen  Ergebnisse  in 
Betracht.  Die  rechtliche  Qualität  der  nunmehr 
genau  festgestellten  Aktiva  und  Passiva,  die 
Kosten  des  Verfahrens,  die  zur  Verwertung 
der  Masse  neu  aufgenommenen  Schulden,  die 
Teilungsmasse,  das  Decklingsverhältnis  und  die 
Höhe  der  zur  Verteilung  gelangten  Dividenden 
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verdienen  eine  eingehende  Darstellung,  derart, 
daß  die  finanzielle  Abwicklung  dabei  möglichst 
übersichtlich  zur  Anschauung  gelangt.  Dies  ist 
die  Quelle,  welcher  das  wertvollste  Material  für 
die  Beurteilung  der  Zweckmäßigkeit  der  be- 

stehenden Konkursgesetze  nach  der  wirtschaft- 
lichen Seite  zu  entnehmen  ist,  namentlich,  wenn 

hiermit  auch  nähere  Angaben  über  die  Dauer 
des  Verfahrens  verbunden  werden,  aus  denen 
sich  ergibt,  wie  lange  das  beteiligte  Kapital  der 
freien  Verwendbarkeit  entzogen  ist. 

Endlich  ist,  besonders  zum  Zwecke  der 
Verwertung  des  Materials  für  volkswirtschaft- 

liche Betrachtungen,  wünschenswert,  daß  das- 
selbe nach  räumlichen  Gesichtspunkten  ge- 

gliedert wird  und  die  wichtigeren  Nachweisungen 
für  die  einzelnen  Landesteile  sowie  für  die 
größeren  Städte  gegeben  werden. 

Ungefähr  in  dem  hier  angedeuteten  Um- 
fange ist  die  amtliche  Konkursstatistik  im 

Deutschen  Reiche  ausgebildet  worden,  und 
es  findet  dabei  namentlich  auch  die 

volkswirtschaftliche  Seite  der  Statistik  ge- 
bührende Berücksichtigung,  was  dem  Umstände 

mit  zu  verdanken  ist,  daß  hier  die  Konkurs- 
statistik  selbständig  gepflegt  wird.  Letzteres 
gilt  auch  für  England,  während  in  den  an- 

deren Ländern  unsere  Statistik  einen  Bestand- 
teil der  amtlichen  Justizstatistik  bildet.  Als 

solche  hat  sie  vielfach  eine  gute  Ausbildung 
erhalten  und  reicht  teilweise  zeitlich  weit  zurück, 
so  daß  die  Entwicklung  der  Verhältnisse  eine 
Reihe  von  Jahrzehnten  hindurch  verfolgt  wer- 

den kann,  was  diesen  Statistiken  einen  beson- 
deren Wert  verleiht.  Auch  die  deutsche  Stati- 

stik hat  seit  drei  Jahrzehnten  eine  eingehende, 
einheitliche  Behandlung  erfahren.  In  den  Ver- 

einigten Staaten  von  Amerika,  denen  es  an 
jeder  amtlichen  Konkursstatistik  mangelt,  wird 
diese  durch  sehr  brauchbare  private  Ermitt- 

lungen ersetzt. 
Nachstehend  sollen  die  Ergebnisse  der 

Statistik  für  das  Deutsche  Reich  ausführlicher, 
für  die  übrigen  größeren  Staaten  mit  Beschrän- 

kung auf  die  Hauptzahlen  über  die  eröffneten 
Verfahren  mitgeteilt  werden.  Wo  die  neueren 
Ergebnisse  fehlen,  liegt  dies  an  der  Unter- 

brechung des  statistischen  Nachrichtendienstes 
infolge  des  Krieges. 

II.  Statistik  der  Konkurse  in  den  einzelnen 
Staaten. 

1.  Deutsches  Reich.  Aus  älterer  Zeit 
liegen  nur  unvollständige  Daten  aus  einer  Reihe 
von  Einzelstaaten  vor;  dieselben  können  hier 
nicht  mitgeteilt  werden.  Die  mit  dem  l./X.  1879 
in  Kraft  getretene  Reichskonkursordnung  vom 
10./II.  1877  führte  auch  eine  einheitliche  Sta- 

tistik der  Konkurse  herbei,  und  zwar  als  Be- 
standteil der  Reichsjustizstaiistik.  Letztere 

enthält  Angaben  über  die  Zahl  der  jährlich  er- 
öffneten, beendigten  und  schwebenden  Verfahren 

und  stellt  sich  im  wesentlichen  als  Bestandteil 
der  allgemeinen  Statistik  der  Gerichtsgeschäfte 
dar.  Mit  Rücksicht  auf  die  Unzulänglichkeit 
dieser  Statistik  hat  das  Statistische  Reichs- 

amt alsdann,  und  zwar  zuerst  für  das  Jahr 
1891,  eine  eigene  Konkursstatistik  hauptsächlich 
nach  volkswirtschaftlichen  Gesichtspunkten  be- 

arbeitet. Hierzu  wurden  die  im  Deutschen 
Reichsanzeiger    regelmäßig    erscheinenden    Ver- 

öffentlichungen über  die  gerichtlichen  Eröff- 
nungs-,  Aufhebungs-  und  Einstellungsbeschlüsse 
benutzt,  wobei  die  Angaben  der  Konkurs- 

gerichte zunächst  auf  Zählkarten  zu  übertragen 
waren.  Auch  in  sonstiger  Hinsicht  weicht  diese 
Ermittlung  von  der  justizstatistischen  Erhebung 
ab,  so  daß  die  beiderseitigen  Ergebnisse  nicht 
ohne  weiteres  vergleichbar  sind.  Ihren  aus- 

gesprochenen Zweck,  als  Material  für  die  sozial- 
wissenschaftliche Forschung  zu  dienen,  suchte 

die  neuere  Statistik  u.  a.  insofern  zu  erfüllen,  als 
die  Konkurse  getrennt  nach  der  Berufs-  und  Ge- 

werbeangehörigkeit der  Gemeinschuldner  und 
zwar  im  Anschluß  an  die  Gruppierung  der  deut- 

schen Berufs-  und  Gewerbezählung  nachge- 
wiesen werden.  Diese  Erhebungen,  die  nament- 

lich den  Mangel  hatten,  daß  die  Grundlage  der 
Statistik  (die  Bekanntmachungen  im  Reichs- 

anzeiger) eine  Beantwortung  der  wichtigen  Frage 
nach  der  finanziellen  Beschaffenheit  der  Kon- 

kurse dauernd  ausschloß,  reichen  von  1891  bis 
1894.  Seitdem  erscheint  die  deutsche  Konkurs- 

statistik in  völlig  veränderter  Gestalt,  indem 
der  Bundesrat  in  Verfolg  einer  seitens  des  Reichs- 

tages gegebenen  Anregung  unterm  29./XI.  1894 
Bestimmungen  über  die  Herstellung  einer  Kon- 

kursstatistik auf  neuer  Grundlage  erließ.  Die 
Erhebung  geschieht  vermittels  zweier  von  den 
einzelnen  Amtsgerichten  auszufüllenden  Zähl- 

karten, von  denen  die  eine  für  ein  Konkurs- 
verfahren bis  zum  Beschluß  über  die  Eröffnung, 

die  andere  für  ein  eröffnetes  Konkursverfahren 
bis  zur  Aufhebung  oder  Einstellung  bestimmt 
ist.  Jene  Karte  enthält  Fragen  über  den  Berufs-, 
Erwerbs-  oder  Geschäftszweig  des  Gemein- 

schuldners, den  Antrag  auf  Konkurseröffnung 
(insbesondere  ob  abgewiesen  wegen  ungenügen- 

der Konkursmasse)  und  über  den  Zeitpunkt  der 
Eröffnung  des  Verfahrens.  Die  zweite  Zähl- 

karte berücksichtigt  ebenfalls  die  Berufsver- 
hältnisse des  Schuldners,  ferner  die  etwaige 

Bestellung  eines  Gläubigerausschusses,  den  Zeit- 
punkt und  die  Art  der  Beendigung  des  Ver- 

fahrens, die  Höhe  der  verschiedenen  Masse- 
kosten, der  Masseschulden,  der  Schuldenmasse 

(insbesondere  die  bevorrechtigten  und  nicht 
bevorrechtigten  Forderungen),  ferner  die  Höhe 
der  Teilungsmasse  und  das  Ergebnis  der  Ver- 

teilung. Damit  sind  die  Unterlagen  für  eine 
berechtigten  Ansprüchen  genügende  Konkurs- 

statistik geschaffen,  und  die  bisherigen  Ergeb- 
nisse der  mit  dem  Jahre  1895  beginnenden 

Statistik  gewähren  einen  wertvollen  Einblick 
in  die  Einzelheiten  jener  wirtschaftlichen  Krank- 

heitserscheinung. Mit  der  Statistik  der  Jahre 
1891—94  sind  die  neuesten  Erhebungen  nicht 
völlig  vergleichbar. 

Von  den  deutschen  Ländern  haben  nament- 
lich Württemberg  und  Baden  vor  dem  Beginn 

der  neuesten  Reichsstatistik  (1895)  selbständige 
konkursstatistische  Erhebungen  veranstaltet. 

Im  folgenden  sollen  die  wichtigeren  Daten  aus 
der  deutschen  Konkursstatistik  unter  besonderer 

Berücksichtigung  der  jüngeren  Ergebnisse  mit- 
geteilt werden. 

a)Neue  Konkurse.  Nach  der  im  Reichs- 
justizamt bearbeiteten  Geschäftsstatistik  der 

Gerichte  wurden  Konkursverfahren  anhängig 
(a)  bzw.  eröffnet  (b): 
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Jahre . b Jahre a b 

1881 6222 

5252 

1886 

5912 
4789 

1882 5904 

4821 

1887 
5963 

4897 

1883 5649 

4688 

1888 

6357 

5216 

1884 5347 

4370 

1889 
6490 5263 

1885 

5728 

4627 1890 

7321 
5936 

Die  Ergebnisse  der  folgenden  Jahre  können 
hier  unberücksichtigt  bleiben. 

Die  besondere  Reichskonkursstatistik  der 

Jahre  1891—94  hat  ergeben: 

Jahre 
eröffnete 

Kon- kurse 

beendete 

Kon- 
kurse 

1891  7623  6159  3973  1619 
1892  7684  7037  4395  1994 
1893  6733  6726  4389  1791 
1894  7411           6636           4186  1871 

Nach  der  neuen  Konkursstatistik  betrug  die 
Zahl  .Irr 

Jahre 

1895 
1896 
1897 
IS!  IS 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

er- 
öffneten 

Kon- 
kurs- 

ver- fahren 

6431 
6190 

6358 6737 

7057 

7712 9419 
8438 
8176 

7936 

7708 
7768 
8101 

9378 8630 
8387 

8680 
9209 
9775 
7849 
4545 
2258 
1229 

816 
1019 

1318 

wiesenen 
Anträge Summa     d"u

ntcr 

der  *hZQ- 

wie  ene Anträge 

/o 

Kon- 

kurse 

680  7  in  9,6 
570  6760  8,4 
639  6997  9,1 
627  7364  8,5 
685  7742  8,8 
846  8558  9,9 

11 50  (0569  10,9 
1388  9826  14,1 
1451  9627  15,1 
1575  9511  16,6 
1649  9357  17,6 
1633  9401  17,4 
1754  9855  17,8 
2193  "571  i9,o» 
2375  11005  21,6 
2396  10783  22.2 
2351  11031  21,3 
2885  12094  23,9 
2981  12756  23,4 
2631  10480  25,1 
1947  6492  30,0 
1573  3831  4M 
1263  2492  50,7 
826  1642  50,3 

2024  49,7 

2124  38,0 

Neben  der  im  ganzen  steigenden  Tendenz 
der  Konkursfälle,  als  Folgeerscheinung  der  fort- 

schreitenden wirtschaftlichen  Entwicklung  bis 
zum  Kriegsbeginn,  treten  die  Jahre  geschäft- 

lichen Niedergangs  (1901,  1908,  1913)  durch  eine 
Häufung  der  Konkurse  besonders  hervor.  Dabei 

zeigen  die  „abgewiesenen  Anträge",  d.  h.  die- 
jenigen Anträge  auf   Konkurseröffnung,   welche 
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wegen  Mangels  einer  voraussichtlich  auch  nur 
die  Kosten  des  Verfahrens  deckenden  Konkurs- 

masse abgewiesen  werden  mußten,  eine  an 
haltende  Steigerung.  Wenn  es  sich  auch  bei 
diesen  abgewiesenen  Anträgen  vielfach  um 
kleinere  Konkurse  handeln  wird,  so  stellen  sie 
doch  in  ihrer  Art  schwere  Fälle  ökonomischen 
Zusammenbruchs  dar  und  müssen  daher  den 

eröffneten  Konkursen  an  die  Seite  gestellt  wer- 
den. Die  stetige  Zunahme  der  abgewiesenen 

Anträge  aal  übrigens  nicht  allein  in  allgemeinen 
wirtschaftlichen  Verhältnissen  ihren  Grund, 
erklärt  sich  vielmehr  auch  noch  durch  gewisse 
Praktiken  böswilliger  Schuldner  sowie  durch 
das  immer  mehr  beliebte  Verfahren,  gegen  un- 
pf&ndbare  Schuldner  als  letztes  Druckmittel 
den  Antrag  auf  Konkurseröffnung  zu  stellen. 
Die  aus  anderen  Gründen  als  wegen  Masse- 
mangels  abgewiesenen  Anträge  sind  für  die  Be- 

urteilung der  Konkurshäufigkeit  unwesentlich 
and  werden  seit  1913  in  der  Statistik  nicht  mehr 
geführt.  Einen  entscheidenden  Einfluß  auf  die 

Konkurshäufigkeit  haben  die  Kriegsjahre  aus- 
grübt, besonders  dadurch,  daß  für  die  infolge 

des  Krieges  zahlungsunfähig  Gewordenen  eine 
Geschäftsaufsicht  zur  Abwendung  des  Konkurs- 

verfahrens vorgesehen  wurde  (Bundesratsver- 
ordnnngen  v.  8./VIII.  1914  und  14./XIT.  1916, 
welch  letztere  auch  den  Zwangsvergleich  zur 
Abwendung  des  Konkurses  einführte).  Dadurch 
ist  die  Zahl  der  Konkurse  naturgemäß  sehr  stark 

zurückgegangen;  daß  dies  nicht  in  noch  höhe- 
rem Maße  geschah,  liegt  an  den  Nachlaß- 

konkursen, die  in  den  letzten  Jahren  etwa 
70  %  der  gesamten  Konkurse  ausmachten, 
gegen  etwa  18  %  vor  dem  Kriege.  Mit 
den  Kriegsverhältnissen  hängt  auch  die  starke 

Steigerung  des  relativen  Anteils  der  ab- 
gewiesenen Anträge  zusammen.  Die  Berufs- 

gruppen, denen  die  Gcmeinschuldner  angehören, 
Bind  in  recht  ungleicher  Weise  an  den  Kon- 

kursen beteiligt.  Sehr  zurück  tritt  die  Land- 
wirtschaft, in  der  sich  der  wirtschaftliche  Zu- 

sammenbruch in  der  Regel  anders  als  in  der 
Form  des  Konkurses  äußert.  Besonders  stark 

beteiligt  ist  das  Handelsgewerbe,  namentlich 
der  Warenhandel.  Auf  das  Handelsgewerbe 
fielen  von  den  12756  neuen  Konkursen  des  Jahres 

1913  5211  oder  40,8%,  was  nicht  überraschen 
kann,  wenn  man  berücksichtigt,  daß  es  im 
Handel  besonders  leicht  ist.  ohne  hinreichende 

eigene  Mittel  auf  dem  Wege  des  Kredits  Ge- 
schäfte zu  begründen.  Namentlich  gilt  dies  vom 

Kleinhandel.  Daneben  macht  sich  der  speku- 
lative Charakter  des  Warenhandels  geltend. 

Ueber  die  Geschäftsaussichten  zur  Abwen- 
dung des  Konkurses  sind  dem  Statistischen  Jahr- 
buch für  das  Deutsche  Reich  (Jahrgang  1921/22) 

folgende  Zahlen  zu  entnehmen. 

0> 

Anhängige 
Fälle davon 

Unbe- 

M 

be- 

endete 

ÖS 

i-s 

über- 

jähr. 

dies- 

jähr. 

zus. endet Fälle 

1916 

491 1 

1454 
6365 

1857 

4508 

1917 

4508 

728 

5236 

1579 

3657 

1918 

3523 
365 

3888 

1308 2580 
1919 

2565 

263 

2828 

1559 1269 

1920 

1254 

366 

1620 

922 

698 

Neu 

ange- 

ordn. 
Fälle 1029 

463 

235 

172 
231 
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Diese  Zahlen  zeigen  einen  beträchtlichen 
Rückgang  der  Geschäftsaufsichten,  was  darauf 
zurückzuführen  ist,  daß  die  Voraussetzung  für 
die  Anordnung  der  Geschäftsaufsicht  (Zahlungs- 

unfähigkeit infolge  des  Krieges)  in  steigendem 
Maße  nicht  mehr  für  vorliegend  erachtet  wird. 
Unter  diesen  Umständen  kann  es  nicht  befremden, 
daß  die  Zahl  der  Konkurse  neuerdings  wieder  im 
Steigen  begriffen  ist,  zumal  da  der  Wiedereintritt 
der  Krieger  in  das  Wirtschaftsleben  in  gleicher 
Richtung  wirkt. 

b)  Beendete  Konkurse.  Was  die  die 
Ergebnisse  des  Verfahrens  zur  Anschauung 
bringende  Statistik  der  beendeten  Konkurse 
anbetrifft,  so  betrug  die  Gesamtzahl  der  letz- 

teren z.  B.  1895  6362,  1913  9088  und  1920  1681; 
demgemäß  wurden  in  den  Jahren  1895  und  1913 
69  bzw.  687  mehr  eröffnet  als  beendet;  die  in 
der  Zwischenzeit  zu  beobachtende  Steigerung 
der  Zahl  der  schwebenden  Verfahren  hängt  mit 
der  Zunahme  der  Dauer  der  Konkurse  zu- 

sammen (s.  unten).  In  dieser  Geschäftslage  hat 
der  Krieg  eine  völlige  Wandlung  herbeigeführt, 
derart,  daß  seit  1914  mehr  Konkurse  beendet 
als  eröffnet  wurden  (1920  mehr  363).  Hinsicht- 

lich der  Art  der  Beendigung  unterscheidet  die 
Statistik  gemäß  den  Vorschriften  der  Konkurs- 

ordnung a)  die  Schlußverteilung,  b)  den  Zwangs- 
vergleich, c)  die  auf  Antrag  des  Gemeinschuldners 

erfolgende  Einstellung  des  Verfahrens,  wozu 
die  Zustimmung  aller  Gläubiger  erforderlich  ist, 
d)  die  Einstellung  des  Verfahrens  durch  das  Ge- 

richt mangels  einer  die  Kosten  des  Verfahrens 
deckenden  Konkursmasse.  Von  100  beendigten 
Konkursverfahren  entfielen  auf  die  Beendigung 
unter: 

1895  1901  1905  1910   1913  1918   1919  1920 

a)  64,4  67,6  70,8  67,6    65,9    73,1    66,5    65,1 
b)  26,8  22,5  21,4  22,3    23,0    16,7   20,2    20,1 
c)  2,6     2,4     1,7     2,1       i,6      3,3      4,6      5,2 
d)  6,2     7,5     6,1     8,0      9,5      6,9      8,7      9,6 

Diese  Zahlen  sind  von  dem  Gesichtspunkte 
aus  zu  beurteilen,  daß  der  Zwangsvergleich 
gegenüber  der  Schlußverteilung  die  günstigere 
Art  der  Beendigung  darstellt,  da  er  im  allge- 

meinen sowohl  von  kürzerer  Dauer  ist,  als  auch 
bessere  finanzielle  Ergebnisse  liefert  (s.  unten). 
Der  zeitliche  Verlauf  läßt  eine  entschiedene 
Tendenz  nicht  erkennen.  Erwähnt  sei  nur  noch, 
daß  sich  die  Fälle,  in  denen  zur  besseren  Ab- 

wicklung des  Verfahrens  ein  Gläubigeraus- 
schuß bestellt  wurde,  von  34,1  %  im  Jahre  1895 

auf  40,9%  im  Jahre  1905  und  47,5%  im  Jahre 
1919  vermehrten. 

Ueber  die  Größe  der  Konkurse  unterrichtet 
folgende  Uebersicht.  Von  je  100  beendeten  Ver- 

fahren entfielen  auf  diejenigen  mit  einer  Schul- 
denmasse in  tausend  Mark: 

1895  1901 1905 1910 1913  1918 1919 1920 

unter  5  22,1  25,5  24,2  19,7  18,6  20,4  16,9  14,6 
6—  10  22,5  2I>5  19.9  19,4  18,6  14,2  15,8  12,4 
10—  20  21,3  21,1  20,4  20,4  21,4  17,2  16,1  16,5 
20—  50  19,8  18,8  19,3  21,8  21,6  20,7  22,3  23,4 
50—100    8,0     7,1    8,5  9,1    9,6  12,6  u,7  J3i3 
überlOO  6,3     6,0    7,7  9,6  10,2  14,9  17,2  19,8 

Es  handelt  sich  also  bei  den  Konkursen  über- 
wiegend um  solche  kleinerer  und  mittlerer  Exi- 

stenzen,   denen    gegenüber    diejenigen    in    der 

eigentlichen  Großkaufmannschaft  und  in  der 
Industrie  an  Zahl  völlig  zurücktreten,  nicht  aber 
natürlich  in  Hinsicht  auf  die  beteiligten  Passiva 

und  Aktiva.  Ueber  die  „Millionenkonkurse" 
(1913:  39)  veröffentlichte  die  amtliche  Statistik 
noch  besondere  Nachweise.  Daß  die  Größe  der 
Konkurse  bis  zum  Kriege  anhaltend  zugenommen 
hat,  erklärt  sich  durch  die  allgemeine  kommer- 

zielle und  gewerbliche  Entwicklung.  Uebrigens 
sind  bei  den  durch  Zwangsvergleich  beendeten 
Verfahren  die  größeren  Konkurse  wesentlich 
zahlreicher  als  bei  den  durch  Schlußverteilung 
beendeten;  so  waren  1913  bei  ersteren  77,3%, 
bei  letzteren  69,0%  mit  einer  Schuldenmasse 
von  über  10000  M.  beteiligt,  wahrscheinlich  des- 

halb, weil  man  bei  den  größeren  Konkursen, 
bei  denen  mehr  auf  dem  Spiele  steht,  eine  mög- 

lichst glatte  Abwicklung  zu  erzielen  sucht  und 
man  hierzu  bei  der  besseren  kaufmännischen 
Schulung  der  Gläubiger  auch  leichter  gelangt. 

Auf  die  statistischen  Einzelheiten  der  finan- 
ziellen Ergebnisse  der  beendeten  Verfahren  kann 

hier  nicht  näher  eingegangen  werden,  da  zu  deren 
Verständnis  die  Vorführung  umfangreicheren 
Zahlenmaterials,  auch  in  zeitlicher  Gruppierung, 
erforderlich  wäre.  Es  sei  nur  folgendes  für  das 
letzte  Friedensjahr  1913  angeführt.  Bei  den 
damals  beendeten  Konkursen  betrugen  in  1000  M. 
die  Massekosten  15444,  die  Masseschulden  18433, 
die  Konkursforderungen  (Schuldenmasse)  442867, 
darunter  435882  nicht  bevorrechtigte,  die  Tei- 

lungsmasse 94965,  also  21,4%  der  Schulden- 
masse, die  ausgefallenen  Beträge  bei  den  Masse- 
kosten und  Masseschulden  515,  bei  den  bevor- 

rechtigten Konkursforderungen  1280  und  bei 
den  nicht  bevorrechtigten  371143.  Auf  1  be- 

endetes Verfahren  kamen  in  M.  1718  Masse- 
kosten, 2051  Masseschulden,  49268  Konkurs- 

forderungen und  10565  Teilungsmasse,  und  es 
fielen  bei  den  bevorrechtigten  Konkursforde- 

rungen 18,3%,  bei  den  nicht  bevorrechtigten 
85,1  %  aus.  Die  ausgefallenen  Beträge  sind  bei 
den  Massekosten  und  Masseschulden  gering,  da 
diese  aus  der  Teilungsmasse  zunächst  beglichen 
werden  müssen.  Zudem  wird  das  Verfahren 
überhaupt  nicht  eröffnet,  wenn  für  die  Kosten 
keine  Deckung  zu  erwarten  ist,  wie  die  große 
Zahl  der  wegen  Massemangels  abgelehnten  An- 

träge (s.  oben)  zeigt.  Auch  bezüglich  der  Masse- 
schulden ist  die  Geringfügigkeit  des  Ausfalles 

selbstverständlich,  da  der  Konkursverwalter 
solche  nur  dort  aufnehmen  wird,  wo  es  im 
dringenden  Interesse  der  Gläubiger  liegt.  Wenn 
die  obigen  Beträge  ausgefallener  Massekosten 
und  -schulden  noch  einigermaßen  namhaft  sind, 
so  liegt  dies  daran,  daß  unter  diesen  Fällen  auch 
die  wegen  Massemangels  beendigten  enthalten 
sind;  bei  den  durch  Schluß  Verteilung  und  erst 
recht  bei  den  durch  Zwangsvergleich  beendigten 
Verfahren  ist  der  Ausfall  gewöhnlich  sehr  un- 

bedeutend. Was  die  Konkursforderungen  an- 
betrifft, so  sind  die  bevorrechtigten  nach  deut- 

schem Rechte  bekanntlich  eng  begrenzt;  vor 
allem  gehören  die  Pfandrecht-  und  Hypotheken- 

gläubiger nicht  zu  den  Konkursgläubigern.  Der 
Schwerpunkt  der  gesamten  Passiva  liegt  dem- 

nach durchaus  bei  den  nicht  bevorrechtigten 
Konkursforderungen.  Für  sie  ergibt  die  Sta- 

tistik, daß  von  je  1000  beendeten  Verfahren  mit 
folgenden  %  der  Forderungen  abschlössen: 
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Jahre 
100 0 60     40     30      20      10       0 

bis    bis    bis     bis     bis     bis 
100    60     40      30      20      10 

a)  beendete  Verfahren  überhaupt 
1896  i,i  5,4  5,8  10,3  17,7  26,8  24,0  8,9 
1901  1,6  6,4  5,8  11,5  17,9  23,7  24,0  9,1 
1905  1,7  5,7  5,0  9,3  17,3  24,0  26,2  10,8 
1910  2,1  4,9  4,8  8,4  14,5  23,1  28,5  13,7 
1913  1,6  5,1  4,4  8,4  15,1  23,0  27,1  15,3 
1918  5,2  10,3  4,9  7,4  12,9  18,6  27,7  13,0 
1919  5,8  9,8  3,9  7,8  13,3  19,7  24,1  15,6 
1920  7,1  9,5  3,9  6,4  12,2  16,8  25,0  19,1 

b)  durch  Schlußverteilung  beendete  Verfahren 
1913    1,9      5,0   3,5       6,1    12,4   24,5    36,1    10,5 
1918  6,2    11,6    5,2       7,1    12,1    18,8    31,2     7,8 
1919  7,2    12,3    3,8      8,1    12,5   19,0    29,2     7,9 
1920  8,8    11,0    4,1      7,6    12,1    17,8    29,0     9,6 

c)  durch  Zwangsvergleich  beendete  Verfahren 
1913    0,2     6,7   9,1     18,0   28,9   28,4     8,7     - 
1918  —      8,2   6,0     12,3   22,4   26,8   24,3     — 
1919  0,8     5,7    5,7     11,2    22,3    32,0    19,2    3,1 
1920  1,8     8,6    5,1        6,9   20,2   22,9   27,7    6,8 

Die  Fälle  unter  a)  zeigen,  abgesehen  von  den 
Konkursen  aus  der  Kriegszeit  eine,  wenn 
auch  schwache  zeitliche  Verschiebung  in  un- 

günstigem Sinne.  Daß  die  Fälle  unter  c)  erheb- 
lich besser  abschneiden  als  diejenigen  unter  b) 

erklärt  sich  ohne  weiteres  aus  Wesen  und  Zweck 
des  Zwangsvergleiclis. 

Zum  Schluß  soll  noch  eine  Uebersicht  über 
die  Dauer  der  Konkurse  geboten  werden.     Von 
je   100   Verfahren    wurden   beendet   nach   einer 
Dauer  von  Jahren 

Jahre      0-1      1-2      2-3      3-4     über  4 

a)  beendete  Verfahren  überhaupt 
1896 65,1 

22,8 

6,7 

3,5 

i,9 

1901 
64.3 24.5 

6,6 
2,1 

2,5 

1905 

61,5 23,3 

7,6 

4,5 

3,i 

1910 55,4 

26,5 

10,4 

3,8 

3,9 1913 57.9 

24.7 

9,1 

3,7 

4,6 

1918 
25,4 19,9 

15,2 14,8 

24,7 

1919 19,1 

10,7 

9,2 

9,9 

5i,i 

1920 

22,7 

13.6 6,0 

5,6 

52,i 
b)  durch  Schlußverteilung  beendete  Verfahren 
1913  48,5       30,2       11, 1         4,4         5,8 
1918  25,9   21,4   14,9   14,7   23,1 
1919  19,1   13,0   10,7    9,8   47,4 
1920  19,0   15,9    6,7    6,8   51,6 

c)  durch  Zwangsvergleich  beendete  Verfahren 
1913       78,2       14,0         4,1         1,9         1,8 
1918  16,7       14,8       16,1       20,2       32,2 
1919  11,1         4,7         5,2       11,4       67,6 
1920  18,0  8,0  4,7  3,8  65,5 

Bezüglich  der  seit  der  Kriegszeit  be- 
endigten Konkurse  muß  in  Betracht  gezogen 

werden,  daß  währenddem  neue  Konkurse  nur 
in  geringer  Zahl  eröffnet  wurden,  und  es  sich 
vor  allem  um  die  Abwicklung  der  älteren  handelte, 
wodurch  der  Verhältnisanteil  derjenigen  von 
längerer  Dauer  stark  steigen  mußte.  Auch  in 
dem  Zeitraum  1895—1913  ist  die  Dauer  eine 
längere  geworden,  was  vermutlich  damit  zu- 

sammenhängt, daß  die  Konkurse  größer  und 
verwickelter  geworden  sind.  Demgegenüber 
ließe  sich  freilich  das  Verlangen  rechtfertigen, 
daß  die  an  den  Konkursen  beteiligten  Instanzen, 
sowohl   die  Richter  wie   die   Konkursverwalter 

909 1891/1895 

1019 

1911 

1303 

1301 

1896/1900 

"33 

1912 

1834 

1046 

1901/1905 

1224 

1913 

M95 II02 1906/1910 

1237 

1914 

1104 

und  Gläubigerausschüsse,  diesen  Verhältnissen 
Rechnung  tragen  im  Sinne  beschleunigter  Ab- 

wicklung des  Verfahrens.  Es  ist  begreiflich,  daß 
die  Vergleiche  außerhalb  des  Konkurses  schon 
vor  dem  Kriege  immer  mehr  in  Aufnahme  ge- 

kommen sind;  in  Zukunft  dürfte  auch  der  durch 
die  oben  erwähnte  BundesratsV.  v.  14./XII. 
1916  eingeführte  gerichtliche  Zwangsvergleich 
außerhalb  des  Konkurses  steigende  Anwendung 
finden.  Jedenfalls  wünscht  man  in  kauf- 

männischen und  vielfach  auch  in  juristischen 
Kreisen  seine  Beibehaltung.  Welche  Bedeutung 
der  Zwangsvergleich  innerhalb  des  Konkurses 
für  die  raschere  Erledigung  der  Verfahren  hat, 
zeigen  die  oben  für  1913  angeführten  Zahlen. 

2.  Oesterreich.  Die  österreichische  Statistik 
liefert  namentlich  über  die  Art  der  Erledigung 
des  Verfahrens  eingehende  Nachweise.  Daneben 
finden  auch  die  örtliche  Verteilung  der  Konkurse, 
die  Dauer  und  das  finanzielle  Ergebnis  des  Ver- 

fahrens umfassende  Berücksichtigung.  Es  betrug 
die  Zahl  der  eröffneten  Konkurse: 
1871/1875 
1876/1880 

lNSl/lNS.-. 
1886/1890 

Wie  das  amtliche  Quellenwerk  hervorhebt, 
lassen  sich  weder  aus  dem  Steigen  noch  aus  dem 
Sinken  dieser  Ziffern  auf  die  allgemeine  wirt- 

schaftliche Lage  irgend  welche  Schlüsse  ziehen, 
da  jene  sicher  häufigen  Fälle,  in  denen  dem 
Antrage  auf  Konkurseröffnung  nicht  stattge- 

geben wurde  oder  in  welchen  Geschäftsbetriebe 
mangels  Rentabilität  aufgegeben  wurden,  ohne 
daß  es  bis  zum  Konkursantrage  gekommen  wäre, 
nicht  bekannt  sind,  das  Bild  aber  erst  vervoll- 

ständigen würden.  Das  Jahr  1914  zeigt  bereits 
den  Einfluß  des  Krieges;  auch  fielen  deshalb 
West-  und  Ostgalizien  und  die  Bukowina  in  der 
Statistik  aus. 

3.  Großbritannien  und  Irland.  Die  dortige 
Konkursstatistik  wird  für  die  drei  Gebiete  Eng- 

land mit  Wales,  Schottland  und  Irland  getrennt 
geführt.  Für  Schottland  und  Irland  liegen 
neuere  Daten  nicht  vor;  die  Zahl  der  Konkurse 
ist  dort  übrigens  nur  klein  (1908  304  bzw.  188, 
wozu  für  Irland  131  Vergleiche  traten).  Im 
folgenden  soll  daher  nur  England  mit  Wales 
berücksichtigt  werden. 

Die  amtlichen  Nachweise  unterscheiden  im 
Anschluß  an  die  gesetzlichen  Bestimmungen 
drei  Arten  von  Konkursen:  die  eigentlichen 
Konkurse  (adjudications),  die  Liquidationen 
(schemes  of  arrangement)  und  die  Vergleiche 
(compositions).  Bis  zum  Jahr  1884,  in  welchem 
das  neue  Konkursgesetz  von  1883  in  Kraft  trat, 
betrug  die  Zahl  der 

eigent- Liquida- 

Ver- 

sämtliche 
Jahre lichen 

Konkurse tionen 

gleiche 

Konkurse 

1870 
1351 

2035 

1616 

5002 

1871/75 

996 

3878 2408 

7282 

1876/80 

1035 

5859 

3838 

10732 

1881 

1005 

5216 

3506 

9727 1882 
995 

4679 

3367 

9041 

1883 1046 

457i 

2938 

8555 

1884 2998 

485 

687 

4170 
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1885  3965 
1886  4566 
1887  4681 
1888  4695 
1889  4415 
1890  3924 
1891  4150 
1892  4575 

Die  Gesetzgebung  von  1883  hat  eine  völlig 

veränderte  Lage  geschaffen,  welche  in  dem  be- 
deutenden Rückgange  der  Gesamtzahl  der  Fälle 

und  in  dem  veränderten  numerischen  Verhältnis 
der  einzelnen  Konkursverwaltungsverfahren  zu- 

einander ihren  statistischen  Ausdruck  findet. 
Die  Zahl  der  eigentlichen  Konkurse  betrug  in 
den  Jahren: 

1893  4805         1901    4176 
1894  4702  1902    4145 
1895  4349         1903    4243 
1896  4109         1904    4481 
1897  4032         1905    4700 
1898  4247         1906    4366 
1899  4045         1907     4051 
1900  4343         1908    4241 

Die  Zahl  der  Liquidationen  und  Vergleiche 
ist  seit  1884  auf  ein  Minimum  zurückgegangen, 
zu  denen  dann  noch  die  Nachlaßverwaltungs- 

beschlüsse hinzutreten.  Das  Aufhören  der  zahl- 
reichen außergerichtlichen,  aber  bis  zum  Jahre 

1883  der  Bankruptcy  Act  von  1869  unterstellten 
Liquidationen  und  Vergleiche  hat  nicht  nur  gegen 
früher  auf  eine  Vermehrung  der  eigentlichen 
Konkurse  hingewirkt,  sondern  auch  die  Zahl  der 
ohne  Mitwirkung  der  Gerichte  zwischen  Gläu- 

bigern und  Schuldnern  abgeschlossenen  Ver- 
gleiche, der  sog.  private  arrangements,  erheblich 

vermehrt.  Sie  werden  seit  1887  gleichfalls  re- 
gistriert. Endlich  müssen  noch  die  von  den 

Grafschaftsgerichten  zu  behandelnden  kleinen 
Konkurse  mit  einer  Gesamtverschuldung  bis 
zu  50  £,  welche  in  der  Statistik  besonders  ge- 

führt werden,  zu  den  übrigen  Konkursziffern 
hinzugerechnet  werden.  Für  die  letzten  Jahre 
ergibt  sich  dann  folgendes  Bild: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
191!) 

4176 4145 
4243 

4481 
4700 
4366 4°5i 
4241 

3998 
3790 
3670 3497 
3275 

2791 2285 

1503 I045 

592 709 
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38 

26 
6381 

3839 

47 

23 

6233 

3641 
35 

25 

5872 

3488 

41 

24 

6033 

3822 

42 

30 

b«35 

3491 

68 22 
6902 3364 

49 

23 

6504 

2950 

49 
35 

5677 
2770 

5i 

32 

5426 

2411 

45 

31 

4038 

1776 

49 45 

1705 1652 
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22 1091 
1050 

22 22 727 
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19 

17 

353 198 

20 16 

33o 

165 

II  500 12  O4I 
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M730 

I4984 
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14  IÖI 14  396 
14  I46 
13  196 
12  028 
II  195 

8  68l 

5  736 
3698 2428 
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Während  der  Kriegszeit  ist,  aus  ähnlichen 
Gründen  wie  in  Deutschland,  ein  starker  Rück- 

gang bei  sämtlichen  Arten  von  Konkursen  ein- 
getreten. 

4.  Frankreich.  Dieser  Staat  verfügt  bereits 
seit   vielen    Jahrzehnten    über    eine    sehr    voll- 

ständige und  gleichartige  Statistik,  bezüglich 
deren  wegen  ihres  symptomatischen  Charakters 
eine  vollständige  Aufführung  der  Hauptdaten 
Interesse  bieten  dürfte. 

Jahre 

Kon- 

kurse Jahre 

Kon- 

kurse 
Jahre 

Kon- 

kurse 

1840 2618 1857 

3983 

1874 

5596 

1841 

2514 

1858 

433o 

1875 

5361 

1842 

2419 

1859 3899 1876 
5i93 

1843 

3071 

1860 

4041 

1877 

5480 

1844 

301 1 

1861 

4862 

1878 
6021 

1845 3447 1862 

539o 

1879 

6174 

1846 3795 1863 

445° 

1880 

6295 

1847 

4762 

1864 

4642 

1881 

6795 

1848 

3532 

1865 4839 1882 

7061 

1849 3223 1866 

5198 

1883 

6966 1850 

2135 

1867 

558i 

1884 

7719 

1851 

2305 

1868 

5831 

1885 

8024 

1852 2478 1869 
6040 1886 

8759 

1853 

2671 
1870 

3987 1887 8126 

1854 

3691 

1871 
3019 

1888 7754 
1855 

354° 

1872 

53o6 

1889 

6819 

1856 
3717 

1873 

55o8 

1890 

6052 

Von  1889  ab  sind  neben  den  eigentlichen 
Konkursen  noch  die  durch  das  G.  v.  4./III.  1889 
eingeführten,  auf  einen  Vergleich  hinzielenden 
Liquidationen  zu  berücksichtigen. 

Jahre Konkurse 

Liqui- 

dationen 

zu- 

sammen 

1889 

6819 

2870 9689 

1890 

6052 

2516 8568 
1891 

5826 

2752 
8578 

1892 

5882 

2703 

8585 

1893 
6001 

2421 8422 
1894 

6305 

2861 

9166 

1895 

6033 

2514 

8547 

1896 6061 

2562 

8623 

1897 

6467 

2500 

8967 

1898 

6685 

2891 

9576 

1899 

6344 

2834 

9178 

1900 

6393 

2901 

9294 

1901 
6031 2896 

8927 

1902 

6107 

2866 

8973  . 

1903 

5925 
2781 8706 

1904 

6933 

2830 

97°3 
1905 6670 

2828 

9498 

1906 

6139 

2790 

8929 

1907 

57ii 

2600 

8311 

1908 

6704 

2921 

9625 
1909 

5442 

2420 

7862 

1910 

5296 

2396 

7692 

1911 

6387 

2940 
9327 1912 6938 

2949 

9887 

1913 

6474 

2875 

9349 

Daß  die  Entwicklung  der  französischen  Volks- 
wirtschaft eine  andauernde  Tendenz  zur  Ver- 

mehrung der  Konkurse  bekundet,  hat  als  eine 
natürliche  Folge  des  wachsenden  Verkehrslebens 
nichts  Ueberraschendes.  Der  normale  Entwick- 

lungsgang erleidet  indessen  im  einzelnen  mehr- 
fache starke  Unterbrechungen. 

Zuerst  in  dem  Teuerungs-  und  Notjahre  1847, 
in  welchem   die   Konkurseröffnungen  stark  zu- 
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nehmen,  um  dann  ebenso  plötzlich  wieder  zu- 1 
rückzugehen.  Dieser  Rückgang  erreicht  mit 

dem  Jahre  1850,  wo  infolge  der  politischen  Er- 
eignisse das  Geschäftsleben  gänzlich  ins  Stocken  I 

geriet,  seinen  tiefsten  Stand.  Die  aufstrebende 
Bewegung  der  folgenden  Jahre  (Periode  der 
Handelsverträge  und  der  EisenbaJbnanlagen) 
vermochte  die  Krisis  von  1857  nur  vorüber- 

gehend zu  hemmen.  Die  wachsende  Gründungs- 
und  Spekulationslust  steigerte  dann  die  Zahl 
der  Konkurse  derart,  daß  i.  J.  1869  die  stärkste 
bisher  erlebte  Frequenz  erreicht  wurde.  Die 
beiden  Kriegsjahre  brachten  einen  zwar  nur 
vorübergehenden,  aber  überaus  kräftigen  Rück- 

schlag (Moratoriengesetze  v.  22. / IV.  und  6./IX. 
1871).  V(in  der  in  den  siebziger  Jahren  im 
übrigen  Europa  herrschenden  Geschäftskrisia 
blieb  Frankreich  bekanntlich  fast  verschont. 

Dagegen  kommt  dir  Krisis  von  1882  in  den 
steigenden  Zahlen  der  folgenden  Jahre 
Bcheinung.  Bei  der  seitdem  erfolgten  starken 
Verminderung  der  Konkurse  ist  die  Einführung 
der  Liquidationen  zu  berücksichtigen,  daneben 
ist  noch  zu  beachten,  daß  letztere  zum  Teil  an 

die  Stelle  der  von  der  Statistik  überhaupt  nicht 
erfaßten  rein  privaten  Vergleiche  getreten  Bind. 
Die  hohen  Zittern  der  Gesamtsumme  seit  L889 

bedeuten  darum  oichl  eine  entsprechende  Steige- 
rung der  Zahl  der  Zusammenbrüche.  I 

keres  Anschwellen  zeigen  die  Jahre  1898,  1904, 
1908   und    di  .lalire   vor   dem    Kriege. 
Neuere     Zahlen     waren     noch     nicht     zu     er- 
halten. 

5.  Italien, 
kurse  betrug: 

Die  Zahl  der  neu  eröffneten  Kon- 

1867  403 
1868  487 
1869  499 

1870  570 
1871  513 
1872  438 
1873  664 
1874  742 
1875  609 
1876  708 
1877  838 
1878  857 

1879 
1880 
1881 
1882 
ins:; 
1884 
INS.} 
1886 
INST 

1889 
1890 

783 
749 
7°5 811 

717 

844 

1106 

1310 
1623 

2200 2015 

1912 

1891  2021 
1892  2212 
1893  2190 
1894  2338 

1895  2351 

1896  2408 1897  2474 

1898  2494 

1899  2624 

1900  2641 
1901  2560 
1902  2711 

1903 
1904 
1905 
1906 
19t  17 

1908 1909 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

2542 
2140 
2196 

2045 

1848 

1971 

2344 

2780 
3523 
4i°5 

4180 

3983 
Die  ungewöhnlich  starke  Zunahme  der  Kon- 

kurse im  Laufe  der  Beobachtunüjszeit  wird  man 

zum  Teil  auf  den  allgemeinen  gewerblichen  Auf- 
schwung Italiens  zurückzuführen  haben,  durch 

den  die  Anlässe  zu  Konkursen  vermehrt  wurden. 

Für  die  Kriegszeit  liegen  noch  keine  Angaben 
vor. 

6.  Vereinigte  Staaten  von  Amerika.  Die 

nachfolgenden  Angaben  über  die  Zahl  der  kauf- 
männischen Insolvenzen  (mercantile,  commercial 

failures)  sind  bis  1884  den  Veröffentlichungen 
des  bekannten  Auskunftsbureaus  „The  Bradstreet 

Company",  von  da  ab  dem  amtlichen  Statistical 
Abstract,  der  sich  auf  „Duu's  Review"  stützt, 
entnommen.  Die  beiderseitigen  Ergebnisse 
weichen  in  den  einzelnen  Jahren  mehr  oder 

weniger  stark  voneinander  ab.  Es  findet  sich 
dort  auch  eine  Statistik  der  Ursachen  der  Kon- 

kurse. Neben  den  Vereinigten  Staaten  wird 
Kanada  behandelt.  Es  betrug  die  Zahl  der  In- 

solvenzen in  den  Vereinigten  Staaten: 

1871 

2915 

1888 

10679 

1905 11 520 

1872 

4069 

1889 10882 1906 10682 

1873 5183 
1890 

10907 

1907 

11725 

1874 

5830 

1891 

12273 

1908 15690 
1875 

7740 

1892 

10344 

1909 

12924 

1876 

9092 

1893 15242 1910 

12652 

1877 

8872 

1894 
13885 

1911 
x344! 

1878 
10478 1895 

13179 

1912 15452 

1879 
6658 

1896 
15088 

1913 

16037 

1880 
4735 1897 

i335i 1914 18280 
1881 

5929 

1898 12 186 
1915 22156 

1882 
7»35 

1899 

9337 
1916 

16993 

1883 

10299 

1900 

10774 

1917 

13855 

1884 n  620 1901 
11 002 1918 

9982 

1885 

10637 

1902 

11615 

1919 6451 

1886 

9834 
1903 

12069 

1920 8881 

1887 

9634 

1904 

12 199 

Die  kritischen  Perioden  der  70er  und  80er 

Jahre,  welche  1878  und  1884  ihren  Höhepunkt 
erreichten,  kommen  in  den  Zahlen  ebenso  zum 
Ausdruck  wie  der  schlechte  Geschäftsgang  in 
den  90er  Jahren,  insbesondere  die  Bank-  und 
Eisenbahnkrisis  von  1893.  Die  nächstfolgende 
Zeit,  in  der  die  Geschäftsverhältnisse  recht  gün- 

stige waren,  bringt  dann  wieder  einen  beträcht- 
lichen Rückgang  der  Konkursfrequenz.  Die 

Wirkung  der  schweren  Bank-  und  Börsenkrisis 
von  1907  zeigt  sich  in  dem  Anschwellen  der 
Konkurse  im  folgenden  Jahre.  Die  Jahre  1912 
bis  1915  zeichnen  sieh  durch  ein  bis  dahin  nicht 

gekanntes  Anschwollen  der  Konkursziffern  aus, 
das  im  .lalire  L916  besonders  die  an  den  Kon- 

kursen überhaupt  sehr  stark  beteiligten  Handels- 
geschäfte betrat,  bei  denen  aber  die  Zahl  im  fol- 

genden  Jahre  rasch  wieder  von  16030  auf  9430 
zurückging.  Mit  dem  Eintritt  der  Vereinigten 
Staaten  in  den  Krieg  erfolgte  dann  ein  weiterer 
Rückgang  bei  allen  Gewerben,  auf  den  inzwischen 
eine  neue  Zunahme  gefolgt  ist. 

Literatur:  Vierteljahrshefte  mr  Statistik  des  Deut- 

schen 'Reiches,  heremsgeg.  vom  Statistischen  Reichs- 
amt, Jahrg.  l89Sff.,  Berlin.  Fü/r  die  übrigen 

Staaten  kommen  hauptsächlich   diie  fortlaufenden 
I  -.-  ih'iii':-  hn.-fi'ii     der     1111.il::  i:    n     .liml  i    xlr,  ::!.'- 

In  Betracht.  -  Kürzere  Ingaben  finden  sich  in 
den  statistischen  Jahrbüchern  der  einzelnen  Staa- 

ten. —  A.  Wlrminghaus,  l>i<-  neueren  Er- 
gebmisse der  deutschen  Konkursstatistik,  Jb.  f. 

Nat.,  ■:.  F.,  Bd.  /,.  (dort  ausführlichere  Litera- 
tiirinKjabrn).  -  Einige  neueste  Zahlen  finden 

sich  in  den  .,Wel6wirtschaflUchen  Nachrichten" 
aus  dem  Insfotut  ;-.'  ii  ■•'.' ■■'.-/-  haf:  und  Ssi 
verkehr  In    Kiel,   Nr.  S08,    1981. 

A.    Wirmingha  an. 

Konservenindustrie. 

s.  Nahrungsmittelindustrie. 
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Konsularwesen  und  Konsularrecht. 
1.  Historische  Entwicklung,  Begriff.  2.  Das 

konsularische  Amt.  3.  Die  konsularischen  Amts- 
funktionen.    4.  Die  Konsulargerichtsbarkeit. 

1.  Historische  Entwicklung,  Begriff. 
Neben  der  Diplomatie  hat  in  der  Neuzeit  das 
Konsularwesen  eine  immer  steigende  Bedeu- 

tung im  internationalen  Leben  der  Staaten 
gewonnen.  Je  umfassender  und  allgemeiner 
der  Weltverkehr  wurde,  desto  wichtiger 
wurde  das  konsularische  Amt,  das  in  erster 
Linie  diesem  Weltverkehr  zu  dienen  be- 

stimmt war.  Der  Weltkrieg  hat  auch  dem 
Konsularwesen  schwere  Wunden  geschlagen 
und  das  über  die  ganze  Welt  gezogene  Kon- 
sularnetz  für  viele  Länder  zerrissen  und  ver- 

nichtet; die  in  der  Natur  der  Dinge  liegende 
Notwendigkeit  wird  nach  Wiederherstellung 
des  Friedens  sobald  als  möglich  auch  zur 
Wiederaufrichtung  des  Konsularwesens, 
wenn  auch  unter  mancherlei  äußeren  und 
inneren  Veränderungen,  führen  müssen  (s. 
über  den  Einfluß  des  Versailler  Friedens  auf 

das  Konsularwesen  Zorn  bei  Stier-Somlo, 
Handb.  d.  Völkerrechts  Bd.  II  3.  Abt.  S.  71 
bis  76). 

Die  geschichtlichen  Wurzeln  des  Konsu- 
larwesens reichen  bis  ins  Altertum  zurück, 

sind  jedenfalls  viel  älter  als  die  des  modernen 
Gesandtschaftswesens;  das  heutige  Konsu- 

larwesen knüpft  an  Einrichtungen,  die  nach 
den  Kreuzzügen  zum  Schutze  des  italienisch- 

spanisch-französischen Levantehandels  ge- 
troffen worden  waren.  In  der  Neuzeit  haben 

alle  zivilisierten  Staaten  der  Welt  sich  be- 
müht, den  gegenseitigen  konsularischen  Be- 

ziehungen eine  möglichst  weite  Ausdehnung 
zu  geben. 

Daß  die  mittelalterlichen  Anfänge  des 
heutigen  Konsularwesens  in  erster  Linie 
durch  Handelsinteressen  bestimmt  und  be- 

herrscht waren,  unterliegt  keinem  Zweifel; 
ebenso  aber,  daß  schon  frühzeitig  der  Wir- 

kungskreis der  Konsuln  über  diese  Inter- 
essen hinausgriff  und  sich  zu  einer  allge- 

meinen Vertretung  der  Staatsangehörigen 
des  Konsuls  ausgestaltete.  Nach  der  Aus- 

bildung des  ständigen  Gesandtschaftswesens 
seit  dem  Westfälischen  Frieden  ging  jedoch 
diese  allgemeine  Vertretung  der  Staatsange- 

hörigen grundsätzlich  auf  das  diplomatische 
Amt  über  und  das  konsularische  Amt  wurde 
begrifflich  eingeschränkt  auf  die  Handels- 

interessen, so  daß  vielfach  die  Gesetzgebung, 
so  z.  B.  das  preußische  Konsularreglement 
von  1796,  die  Aufgabe  der  Konsuln  ausdrück- 

lich in  diesem  Sinne  bestimmte;  noch  heute 
steht  die  völkerrechtliche  Literatur  weit 
überwiegend  auf  diesem  Standpunkt. 

Dieser  aber  ist  für  das  heutige  Konsular- 
amt  unzutreffend,  weil  viel  zu  eng;  die  mo- 

dernen   Konsulargesetze,    so    insbesondere 

auch  das  deutsche,  weisen  den  Konsuln  eine 
Reihe  von  Amtsaufgaben  zu,  welche  mit  dem 
Handel  keinen  Zusammenhang  haben,  so 
z.  B.  Vornahme  von  Eheschließungen,  Zeu- 

genvernehmungen, Nachlaßregulierungen 
u.  a.  m.,  ja  selbst  volle  Zivil-  und  Straf- 

gerichtsbarkeit, so  daß  die  Begriffsbestim- 
mung der  Konsuln  als  Vertreter  der  Handels- 

interessen als  unzutreffend  bezeichnet  und 
durch  die  allgemeinere  Fassung:  Vertretung 
der  Staatsangehörigen  nach  Maßgabe  der 
gesetzlichen  Vorschriften  ersetzt  werden  muß. 
Die  Konsuln  sind  danach  nur  eine  Ab- 

zweigung des  diplomatischen  Amtes;  mehr 
und  mehr  bewegt  sich  auch  die  tatsächliche 
Entwicklung  in  dieser  Richtung  und  die 
französische  Gesetzgebung  hat  schon  seit  1833 
auch  rechtlich  die  grundsätzliche  Einheit  des 
Konsularwesens  mit  dem  Gesandtschafts- 

wesen hergestellt. 
Die  Anfänge  des  Konsularwesens  waren 

wohl  allgemein  so,  daß  ansässige  Kaufleute 
oder  Gewerbetreibende  am  fremden  Orte 
von  dem  Staate,  dem  sie  angehörten,  mit 
dem  amtlichen  Schutze  ihrer  Staatsgenossen 
beauftragt  wurden;  daraus  entwickelten 
sich  die  amtlichen  Beziehungen  zum  fremden 
Staate.  Erst  sehr  viel  später  ging  man  dazu 
über,  wirkliche  Beamte  zur  Uebernahme 
dieser  amtlichen  Aufgaben  in  den  fremden 
Staat  zu  entsenden,  wenigstens  an  die  be- 

sonders wichtigen  Plätze  dieses  Staates.  So 
entwickelte  sich  das  heutige  Konsularwesen 
der  Welt  zu  einem  gemischten  Systeme:  weit 
überwiegend  an  Zahl  sind  auch  heute  noch 
die  nach  dem  ersteren  Gesichtspunkte  be- 

stellten Konsuln,  die  sog.  Wahlkonsuln; 
aber  auch  die  zur  Ausübung  der  konsula- 

rischen Amtsaufgaben  besonders  entsen- 
deten Beamten,  die  sog.  Berufskonsuln, 

sind  mit  der  Zunahme  des  allgemeinen  Welt- 
verkehrs immer  zahlreicher  und  wichtiger 

geworden  (eine  Uebersicht  über  den  Stand 
des  deutschen  Konsularwesens  von  1914 

s.  bei  Zorn  a.  a.  0.  S.  82-84).  Einige 
Staaten  sind  ganz  zu  dem  System  der  Be- 

rufskonsulate übergegangen,  so  insbesondere 
Frankreich,  das  in  der  Konsulargesetzgebung 
von  1833  am  weitesten  in  diesem  Punkte  fort- 

geschritten ist;  auch  Rußland  hatte  vor  der 
Weltkriegskatastrophe  mit  Energie  diese 
Bahn  beschritten.  Die  meisten  Staaten,  so 
vor  allem  Deutschland,  England  und  die 
Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  halten 
jedoch  noch  an  dem  gemischten  Sy- 

steme fest;  im  deutschen  Reichstage  fanden 
hierüber  wiederholt  eingehende  Verhand- 

lungen statt;  jedenfalls  wurde  die  Zahl  der 
deutschen  Berufskonsulate  vor  dem  Welt- 

kriege alljährlich  erheblich  vermehrt.  Daß 
die  Zukunft  dem  System  der  ausschließ- 

lichen Berufskonsulate  gehören  wird,  wird 
nicht  bezweifelt  werden  können;  die  unent- 
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behrliche  kaufmännische  Orts-  und  Sach- 
kenntnis wird  durch  die  Bildung  sachver- 
ständiger Beiräte  aus  dem  Kaufmanns-  und 

Gewerbestand  unschwer  dem  Systeme  ein- 

zufügen sein.  (Das  deutsche  „Regulativ" 
über  die  Vorbildung  der  Berufskonsuln  v. 
28./II.  1873  bei  v.  König,  Handbuch  S.  117 
und  danach  bei  Zorn  a.  a.  0.  S.  87  Nr.  2.) 

Mit  dem  Unterschiede  von  B?rufs-  und 
Wahlkonsuln  steht  in  unmittelbarem  Zu- 

sammenhange die  in  der  Staats-  und  völker- 
rechtlichen Literatur  lebhaft  erörterte  Streit- 

frage nach  dem  Beamtencharakter  der  Kon- 
Buln  überhaupt.  Daß  die  Berufskonsuln 
staatsrechtlich  Beamte  sind,  steht  außer 
Zweifel.  Für  die  Wahlkonsuln  aber  wird  der 
Beamtencharakter  verneint  und  auch  für 
die  Berufskonsuln  wird  von  Laband  u.  a. 
behauptet:  sie  seien  in  ihrer  Tätigkeit  im 
fremden  Staate  nicht  Beamte,  da  kraft  des 

das  heutige  Staatsrecht  beherrschenden  Ter- 
ritorialitätsprinzipes  kein  Beamter  in  einem 
fremden  Staate  Hoheitsrcchte  auszuüben 
rechtlich  imstande  sei. 

Diese  Deduktion  geht  fehl.  All., 
beherrscht  das  Territorialitätsprinzip  das 
heutige  Staatsrecht.  Daß  aber  die  Hauptauf- 

gaben der  Konsuln  amtliche  und  als  Bolche 
Ausübung  von  Staatshoheitsrechten  sind, 
kann  unmöglich  bestritten  werden:  Vor- 

nahme von  Eheschließungen,  Zeugenver- 
nehmungen u.  a.  m.  —  um  von  der  Zivil-  und 

Strafgerichtsbarkeit  ganz  abzusehen  —  sind 
Staatshoheitsakte,  die  die  Konsuln  im  frem- 

den Staate  ausüben.  Die  juristische  Kon- 
struktion dieser  Vorgänge  kann  nur  darin 

gefunden  werden:  daß  der  Empfangsstaat 
durch  Verzicht  auf  sein  territoriales  Hoheits- 
recht  dem  fremden  Konsul  die  Vornahme 

jener  Hoheitsrechte  in  seinem  Gebiete  ge- 
stattet. Der  Konsul  bedarf  somit  zur  Er- 

füllung seiner  amtlichen  Aufgaben  nicht 
nur  des  Amtsauftrages  seines  eigenen  Staates, 
sondern  gleichzeitig  dieses  Verzichtes  durch 
die  Genehmigung  des  fremden  Staates. 
Dieser  Verzicht  ist  einerseits  ein  genereller 
durch  Zulassung  der  Konsuln  des  fremden 
Staates  überhaupt  —  kein  Staat  ist  völker- 

rechtlich verpflichtet,  Konsuln  anderer  Staa- 
ten zuzulassen  — ,  andererseits  ein  spezieller 

durch  Erteilung  des  sog.  Exequatur  an  den 
einzelnen  Konsul.  Und  zwar  gilt  dieser 
Grundsatz  ganz  unterschiedslos  für  alle 
Konsuln,  Berufs-  wie  Wahlkonsuln;  auch  die 
letzteren  sind  grundsätzlich  in  gleicher  Weise 
als  Beamte  tätig  wie  die  ersteren,  bedürfen 
somit  des  Exequatur  für  ihre  amtliche  Tätig- 
keit. 

Das  Konsularwesen  ist  in  allen  Kultur- 
staaten durch  die  Gesetzgebung  im  wesent- 

lichen übereinstimmend  geordnet.  In  den 
meisten  Staaten  treten  den  Gesetzen  noch 

besondere    Staatsverträge    hinzu,    die    die 

Ausführung  der  Gesetze  gegenüber  einzelnen 
Staaten  des  näheren  regeln;  auch  kann  ein 
Staatsvertrag  als  lex  specialis  die  allgemeine 
Gesetzgebung,  die  lex  generalis,  ergänzen 
und  abändern.  Bei  dem  gemeinsamen  Inter- 

esse aller  Staaten  dürfte  die  Zeit  nicht  mehr 
fern  sein,  den  Abschluß  eines  Weltkonsular- 
vertrages  herbeizuführen,  der  eine  einheit- 

liche Ordnung  des  Konsularwesens  für  die 
gesamte  Kulturwelt  zu  schaffen  hätte,  ähn- 

lich dem  Weltpostverein. 
Vorbildlich  ist  die  französische  Gesetz- 

gebung von  1833  geworden;  sie  darf  als  die 
Grundlage  des  ganzen  modernen  Konsular- 

wesens bezeichnet  werden.  Für  Deutsch- 
land gill  heute  noch  das  OrganisationsG.  v. 

8./XI.  L867  (BGB.  137),  dem  weiterhin  be- 
sondere Gesetze  über  die  Konsulargerichts- 

barkeit (jetzt  G.  v.  7./IV.  1900,  BGB.  213) 
sowie  über  das  Gebührenwesen  (jetzt  G.  v. 
17./V.  1910  BGB.  847)  zur  Seite  traten;  da- 

zu kommen  /.ahlreiche  Verordnungen,  vor 
allem  die  Allgemeine  Dienstinstruktion  v. 
6./VI.  1871  sowie  eine  Reihe  umfassender 
Staatsverträge.  Das  gesamte  Material  bis 
zum  Ausbruche  des  Weltkrieges  ist  enthalten 
in  der  Sammlung  von  Konrad  Zorn  (3.  Aufl. 
Berlin  1911). 

Durch  den  Weltkrieg  ist  der  großartige 
Bau  des  Konsularwesens  der  zivilisierten 

Staaten  zum  großen  Teile  in  Trümmer  ge- 
schlagen worden;  die  Friedensverträge  ent- 

halten auch  einschneidende  Vorschriften,  die 
das  Konsularwesen  betreffen;  insbesondere 
kommt  hierbei  die  Konsulargerichtsbarkeit 
in  Betracht  (s.  unten  4),  sowie  für  Deutsch- 

land der  weittragende  und  völlig  unbestimmte 
Art.  118  des  Versailler  Friedens,  wonach 
Deutschland  „außerhalb  seiner  Grenzen  in 

Europa"  „auf  sämtliche  Rechte,  Ansprüche 
und  Vorzugsrechte,  die  alle  ihm  oder  seinen 
Verbündeten  gehörenden  Gebiete  betreffen, 

sowie  auf  alle  Rechte,  Ansprüche  und  Vor- 
zugsrechte, die  ihm  aus  irgendwelchem 

Grunde  den  alliierten  und  assoziierten  Mäch- 

ten gegenüber  zustehen  könnten",  verzichtet. 
Die  Wiederaufrichtung  des  Konsularwesens 
ist  in  Angriff  genommen,  wird  aber  geraumer 

Zeit  bedürfen,  um  zum  geordneten  Ab- 
schlüsse zu  gelangen  (s.  dazu  die  Uebersicht 

bei  Zorn  a.  a.  0.  S.  71  ff.). 

2.  Das  konsularische  Amt.  Die  Kon- 
suln, ob  Berufs-  oder  Wahlkonsuln, 

sind  Staatsbeamte,  stehen  demnach  unter 

den  allgemeinen  Grundsätzen  des  Beamten- 
rechtes. Ihre  Ernennung  und  Entlassung  er- 

folgt durch  das  Staatsoberhaupt,  sei  es  un- 
mittelbar, sei  es  mittelbar  durch  die  oberste 

Behörde  der  auswärtigen  Verwaltung;  für 
Deutschland  nach  der  Bismarckschen  Ver- 

fassung durch  den  Kaiser,  nach  der  Weimarer 
Verfassung  durch  den  Reichspräsidenten. 
Da  die  grundsätzliche  Aufgabe  der  Konsuln 



862 Konsularwesen  und  Konsularrecht 

darin  besteht,  in  fremdem  Staatsgebiete 
amtliche  Funktionen  auszuüben,  bedürfen 

sie  zur  Ausübung  ihres  Amtes,  wie  oben  be- 
merkt, der  Genehmigung  des  Empfangs- 
staates, die  in  der  Form  der  Exequatur  er- 

teilt wird.  Für  Ausübung  der  Disziplinar- 
gewalt gilt  nach  deutschem  Rechte  die  Son- 

dervorschrift, daß  für  alle  im  Ausland  sta- 
tionierten Beamten  die  Disziplinarkammer 

in  Potsdam  zuständig  ist.  Ebenso  bestehen 
Sondervorschriften  für  Urlaub  und  Rück- 

beförderung der  Hinterbliebenen  eines  ver- 
storbenen "Konsuls  in  die  Heimat  (G.  v. 

l./IV.  1888  RGBl.  131). 
Das  Konsularwesen  ist  in  Deutschland 

ausschließlich  und  in  vollem  Umfange  Reichs- 
sache; die  etwa  noch  vorhandenen  Reste 

einzelstaatlichen  Konsularwesens  sind  nur 
Ueberbleibsel  deutscher  Titelsucht  und  haben 
weder  Staats-  noch  völkerrechtliche  Bedeu- 
tung. 

Eine  völkerrechtlich  anerkannte  Gliede- 
rung und  Stufenfolge  wie  beim  diploma- tischen Amte  besteht  beim  Konsularamte 

nicht.  In  der  Regel,  so  auch  in  der  deutschen 
Praxis,  wird  der  Unterschied  gemacht  zwi- 

schen Generalkonsuln,  Konsuln,  Vizekonsuln; 
doch  sind  dies  nur  Rangunterschiede;  der 
Träger  eines  selbständigen  Konsularamtes  ist, 
welchen  Rang  und  Titel  er  auch  hat,  Konsul 
im  Sinne  des  Staats-  und  Völkerrechtes. 
Grundsätzlich  verschieden  von  diesen  Kon- 

sum sind  die  Konsularagenten;  sie  gelten 
lediglich  als  Hilfsorgane,  als  „konsularische 

Privatbevollmächtigte",  und  in  der  Regel 
wird  durch  Sonderabkommen  festgestellt, 
inwieweit  ihnen  das  Recht  zukommt,  selb- 

ständig konsularische-  Funktionen  auszu- 
üben. Dagegen  besteht  eine  grundsätzliche 

Verschiedenheit  bezüglich  der  Ausübung  der 
konsularischen  Amtsfunktionen  nicht  zwi- 

schen Berufs-  und  Wahlkonsuln;  doch  sind 
einzelne,  insbesondererichterlicheFunktionen. 

nur  den  Berufs-,  d.  i.  den  juristisch  vorgebil- 
deten Konsuln  vorbehalten.  Nach  deutschem 

Recht  muß  die  Amtseigenschaft  als  Zivil- 
standsbeamter sowie  das  Recht  der  Zeugen- 

vernehmung und  der  Abnahme  von  Eiden 
dem  Konsul  durcli  besondere  Vorschrift 
persönlich  übertragen  werden.  Vielfach  sind 
angesichts  der  großen  Wichtigkeit  des  kon- 

sularischen Amtes  für  den  Weltverkehr  in 
neuerer  Zeit  den  Konsulaten  besondere  Sach- 

verständige für  kaufmännische  oder  land- 
wirtschaftliche Interessen  beigegeben  worden. 

Das  deutsche  Konsularwesen  im  Ausland 
und  dementsprechend  das  fremde  Konsular- 

wesen in  Deutschland  hatte  vor  Ausbruch 
des  Weltkrieges  einen  gewaltigen  Umfang 
erreicht,  der  noch  in  stetem  Steigen  begriffen 
war.  Durch  die  Katastrophe  des  Weltkrieges 
wt  dieser  gewaltige  Bau  zum  großen  Teile  in 
Trümmer  gelegt  und  der  Wiederaufbau  wird 

nur  sehr  allmählich  und  in  sehr  veränderter 
Gestalt  stattfinden  können. 

Die  Aufgabe  der  Konsuln  ist:  Erfüllung 
von  Staatsfunktionen  in  einem  fremden 
Staate;  sie  teilen  diese  ihre  grundsätzliche 
Aufgabe  mit  den  diplomatischen  Amtsträgern 
(s.  zum  folgenden  Zorn  bei  Stier-Somlo 
a.  a.  0.  S.  641,  über  die  konsularischen  Pri- 

vilegien S.  91  ff.).  Diese  amtliche  Stellung 
bedingt  notwendig  ein  besonderes  Verhältnis 
zu  dem  fremden  Staate,  in  dem  diese  Be- 

amten ihr  Amt  zu  erfüllen  haben.  Dieses 

besondere  Verhältnis  hat  für  die  diploma- 
tischen Amtsträger  im  Laufe  der  Jahr- 

hunderte eine  feste  internationale  Rechts- 
gestaltung gewonnen,  die  man  unter  der 

Gesamtbezeichnung  „Exterritorialität"  zu- sammenfaßt. Die  völkerrechtliche  Theorie 
und  Praxis  hat  bezüglich  der  diplomatischen 
Amtsträger  diesen  Entwicklungsprozeß  in 
der  Hauptsache  zu  einem  festen  Abschluß 
gebracht;  zwar  bestehen  im  einzelnen  noch 
mancherlei  theoretische  Streitfragen;  in  der 
Hauptsache  aber  ist  für  das  Gesandtschafts- 

recht eine  allgemein  anerkannte  Rechtsein- 
heit  gewonnen. 

Für  das  Konsularwesen  ist  dies  leider  bis 

jetzt  in  keiner  Weise  der  Fall.  Einheit  be- 
steht hier  nur  für  die  grundsätzliche  Nega- 
tive: daß  den  Konsuln  das  diploma- 

tische Privileg  der  Exterritorialität 
nicht  zusteht.  Nur  diejenigen  Konsuln, 
die  zugleich  ein  diplomatisches  Amt  bekleiden, 
was  neuerdings  häufig  der  Fall  ist,  haben  in 
letzterer  Eigenschaft  die  diplomatischen  Pri- 
vilegien. 

Aber  daß  die  innere  Notwendigkeit  der 
Dinge  dazu  zwingt,  auch  den  Konsuln  eine 
privilegierte  Stellung  im  Rechtssysteme  des 
Empfangsstaates  einzuräumen,  ist  allgemein 
anerkannt.  Demgemäß  sprechen  die  Lehr- 
und  Handbücher  des  Völkerrechtes  in  allge- 

meinen Ausdrücken  von  einem  besonderen 
Schutze  des  Völkerrechtes,  der  den  Konsuln 
zustehe  und  wissenschaftliche  Vereinigungen, 
so  insbesondere  das  Institut  de  droit  inter- 

national, haben  in  wertvollen  Verhandlungen 
diesen  allgemeinen  Redewendungen  die  feste 
Gestalt  bestimmter  Rechtssätze  zu  geben 

sich  bemüht  (s.  bes.  Annuaire  de  l'Institut 
XI,  S.  348  ff.)  Aber  ein  sicherer  Abschluß 
dieser  Entwicklung  ist  noch  nicht  erreicht; 
nur  in  Sonder-Staatsverträgen  zwischen  ein- 

zelnen Staaten  sind  positive  Rechtsvor- 
schriften über  die  gegenseitig  gewährte  pri- 

vilegierte Rechtsstellung  der  Konsuln  ge- wonnen. 

Diese  Vorschriften  bewegen  sich  nach 
folgenden  Richtungen: 

a)  Die  Gerichtsbarkeit  des  Staates  gegen- 
über fremden  Konsuln  ist  zwar  nicht  aufge- 

hoben, wie  bei  den  Gesandten,  aber  einge- 
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schränkt;  insbesondere  ist  eine  Verhaftung 

nur  zulässig  wegen  „Verbrechen". 
b)  Die  Archive  und  amtlichen  Papiere 

werden  als  „unverletzlich"  anerkannt,  je- 
doch bei  Wahlkonsuln  nur  unter  der  Voraus- 

setzung, daß  diese  Papiere  von  anderweitigen 
Geschäftspapieren  streng  gesondert  verwahrt 
werden. 

c)  Die  Konsuln  dürfen  an  ihren  Dienst- 
räunien  und  Dienstfahrzeugen  Wappen  und 
Flaggen  ihres  Staates  führen. 

d)  Den  Konsuln  wird  in  gewissem  Um- 
fange Befreiung  von  den  Staatslasten  im 

fremden  Staate  —  Steuern,  Zöllen  und 
anderweitigen  Abgaben  —  gewährt. 

In  der  Regel  enthalten  die  Staatsverträge 
für  diese  Frage  die  Klausel  der  „meistbe- 

günstigten Nation". Die  Amtsaufgabe  der  Konsuln  ist:  daß 
sie  nach  Maßgabe  der  Gesetzgebung  ihres 
Staates  im  fremden  Staate  für  ihre  Staats- 

angehörigen amtliche  Funktionen  erfüllen 
d.  i.  Staatshoheitsrechte  ausüben.  Diese 

Staatsangehörigen  stellen  Bomil  unter  einer 
doppelten  Staatsgewalt,  nämlich  unter  der 
des  fremden  und  der  des  eigenen  Staates: 
kraft  des  Territoriaütätsprinzipes  sind  sie 
Untertanen  des  fremden  Staates,  in  dem  sie 
ihren  Wohnsitz  haben  und  kralt  der  Gesetz- 

gebung ihres  eigenen  Staates  sind  sie  Unter- 
tanen dieses  Staates,  dessen  Angehörige  sie 

auch  bei  Wohnsitz  oder  Aufenthalt  in  frem- 
dem Staate  bleiben.  Der  entscheidende  Punkt 

in  diesem  schwierigen  Doppelverhältnis  bleibt 
stets  das  Territorialitätsprinzip:  nur  soweit 
der  fremde  Staat  dies  gestattet, 
kann  der  eigene  Staat  über  seine  An- 

gehörigen im  fremden  Staate  Ho- 
heitsrechte ausüben;  ergibt  sich  ein 

Widerspruch  zwischen  dem  Recht  des  frem- 
den und  dem  des  eigenen  Staates,  so  muß 

letzteres  immer  dem  ersteren  weichen.  Diesen 

Grundsatz  spricht  auch  die  deutsche  Allge- 
meine Dienst-Instr.  in  §  1  mit  klaren  und 

scharfen  Worten  aus. 

Das  Untertanenverhältnis  zum  eigenen 
Staate  ergibt  sich  aus  der  Staatsangehörig- 

keit: allen  Staatsangehörigen  seines  Staates, 
aber  auch  nur  diesen,  hat  der  Konsul  die  ihm 
obliegenden  gesetzlichen  Amtsfunktionen  zu 
leisten.  Daneben  hat  sich  im  internationalen 

Leben  noch  unter  der  Bezeichnung  „Schutz- 
genossen" und  „de  facto-Untertanen"  ein 

Quasi-Untertanenverhältnis  ausgebildet, 
unter  ersterem  Namen  für  Angehörige  anderer 
Staaten,  denen  durch  Staatsvertrag  der 
Konsularschutz  zugesichert  wurde,  unter 
letzterem  Namen  für  Personen,  die  in  einem 

untergeordneten  Dienstverhältnis  zum  Kon- 
sul oder  zu  diplomatischen  Amtsträgern 

stehen.  Diese  Personen  werden  für  den 

Konsularschutz  den  Staatsangehörigen  gleich- 
machtet. 

Um  den  persönlichen  Umkreis  der  kon- 
sularischen Amtspflichten  festzustellen,  hat 

sich  die  Praxis  entwickelt  und  ihre  rechtliche 

Ausprägung  gefunden,  daß  die  Konsuln  eine 
Konsularmat rikel  d.  i.  ein  Verzeichnis 
der  ihrem  Schutze  und  ihrer  Amtsgewalt 
dauernd  unterstellten  Personen  zu  führen 
haben.  Auch  das  deutsche  Recht  hat  hier- 

über eingehende  Vorschriften  aufgestellt. 
Doch  besteht  eine  rechtliche  Anmeldepflicht 
zur  Matrikel  nur  in  den  Ländern  der  Konsu- 

largerichtsbarkeit und  der  konsularische 
Schutz  hat  die  Eintragung  niemals  zur  recht- 

lichen Voraussetzung. 
Einen  besonders  scharfen  Ausdruck  findet 

das  Untertanenverhältnis  gegenüber  dem 
Konsul  in  dem  weitgehenden  Polizeiver- 

ordnungsrecht, welches  das  deutsche  Recht 
in  den  Ländern  der  Konsulargerichtsbarkeit 
(s.  darüber  unten  Abschn.  4)  den  Konsuln 
beüegl  ii ml  das  sie  zu  Strafandrohungen  bis 
zu  L000  M.  oder  evtl.  Haftstrafe  ermächtigt. 
Auch  können  die  deutschen  Konsuln  jederzeit 

die  Hilfe  von  Kriegsschiffen  für  die  Aus- 
führung ihrer  Amtsfunktionen  in  Anspruch 

nehmen  (s.  dazu  Zorn  bei  Stier-Somlo 
a.  a.  0.  S.  63 f.). 

3.  Die  konsularischen  Amtsfunktionen. 
Für  die  konsularischen  Amtsfunktionen  hat 
sieh  im  Laufe  der  Zeit  eine  in  der  Hauptsache 
übereinstimmende  Praxis  ausgebildet,  welche 
durch  die  Gesetzgebung  der  einzelnen  Staaten 
rechtlich  festgelegt  wurde.  Ein  allgemeiner 

Staatsvertrag,  der  diese  hochwichtige  Ma- 
terie für  das  Staatensystem  der  Welt  einheit- 

lich ordnen  würde,  ist  dringendes  Bedürfnis, 
dessen  Erfüllung  heute  durchaus  im  Bereiche 
der  Möglichkeit  liegt. 

Wenn  in  früherer  Zeit  die  Aufgabe  der 
Konsuln  hauptsächlich  in  der  Pflege  der 
Handelsinteressen  erblickt  wurde,  so  ergibt 
die  nachfolgende  Darstellung,  daß  diese 
Begriffsbestimmung  heute  viel  zu  eng  ist; 
die  amtliche  Aufgabe  der  Konsuln  ist  eine 
viel  umfassendere.  Und  wenn  hervorragende 
Schriftsteller  wie  Laband  das  Wesen  des 
konsularischen  Amtes  darin  erblicken,  daß 

die  Konsuln  „Ratgeber"  ihrer  Staatsange- 
hörigen im  fremden  Lande  seien,  so  ergibt 

das  nachfolgende  Verzeichnis,  daß  den  Kon- 
suln Amtsfunktionen  übertragen  sind,  die 

reinen  Staatshoheitscharakter  tragen;  daß 
daneben  der  Konsul  auch  seinen  Unter- 

gebenen als  Berater  zur  Seite  zu  stehen  hat, 
ist  zweifellos  richtig;  der  staatsrechtliche 
Charakter  des  konsularischen  Amtes  liegt 

aber  in  der  Ausübung  von  Staatshoheits- 
rechten. 

Die  durch  die  deutsche  Gesetzgebung  den 
Konsuln  übertragenen  Amtsfunktionen  lassen 
sich  folgendermaßen  gliedern: 

1.  Der  Konsul  hat  nach  Maßgabe  ein- 
gehender Vorschriften  die  Matrikel  (s.  dazu 
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oben  S.  863)  über  seine  Schutzbefohlenen  zu 
führen  und  jederzeit  im  richtigen  Stande  zu 
erhalten;  für  manche  Länder  ist  die  Anmel- 

dungspflicht ausdrücklich  vorgeschrieben; 
doch  ist  die  Gewährung  des  Konsularschutzes 
nirgends  von  dem  Eintrag  in  die  Matrikel 
abhängig  gemacht.  Ueber  den  erfolgten 
Eintrag  ist  ein  Matrikelschein  auszuhändigen 
(Zorn  a.  a.  0.  S.  102,  106). 

2.  Die  Konsuln  haben  —  doch  muß  ihnen 
diese  Funktion  ausdrücklich  und  persönlich 
übertragen  werden  —  als  Zivilstandsbeamte 
ihres  Amtsbezirkes  Eheschließungen  vorzu- 

nehmen und  die  Zivilstandsregister  zu  führen. 
Hierfür  sind  genaue  sondergesetzliche  Vor- 

schriften ergangen  (G.  v.  4./V.  1870  in 
Fassung  von  EGBGB.  Art.  40),  die  sich  enge 
an  die  für  das  deutsche  Inland  geltenden  an- 

lehnen. Auch  diese  Funktion  hängt,  wie  die 
ganze  konsularische  Amtstätigkeit  von  der 
Zulassung  des  Empfangsstaates  ab.  Der  Amts- 

auftrag wird  besonders  in  denjenigen  Län- 
dern erteilt,  in  denen  die  Eheschließung  nach 

einheimischem  Rechte  für  Deutsche  über- 
haupt ausgeschlossen  oder  nach  dem  aus- 

schließlich geltenden  tridentinischen  Ehe- 
rechte für  Deutsche  evangelischen  Bekennt- 
nisses unmöglich  ist  (Uebersicht  nach  dem 

Stand  von  1914  bei  Zorn  a.  a.  0.  HOff.). 
3.  Die  Konsuln  haben  verschiedene  Funk- 

tionen der  Rechtspflege  auszuüben.  Hierüber 
gilt  im  einzelnen  folgendes: 

a)  Ueber  die  volle  Zivil-  und  Strafgerichts- 
barkeit der  Konsuln  in  einigen  Ländern  s. 

unten  Abschnitt  4. 
b)  Die  Konsuln  haben  das  richterliche 

Recht  der  Zeugenvernehmung  und  der  Ab- 
nahme von  Eiden,  jedoch  nur  wenn  ihnen 

dies  Recht  ausdrücklich  und  persönlich  über- 
tragen ist  (Uebersicht  nach  dem  Stand  von 

1914,  Zorn  a.  a.  0.  S.  1231).  Den  fremden 
Konsuln  in  Deutschland  ist  dies  Recht  nicht 
eingeräumt;  es  müssen  hierfür  vielmehr  die 
Gerichte  in  Anspruch  genommen  werden  (s. 
über  einen  interessanten  deutsch-amerika- 

nischen Streitfall  Zorn  a.  a.  0.  S.  65  Nr. 3). 
c)  Vor  den  Konsuln  können  gerichtliche 

Vergleiche  nach  Maßgabe  ihres  nationalen 
Rechtes  abgeschlossen  werden. 

d)  Die  Konsuln  haben  als  Verlassen- 
schaftsbeamte für  die  ihrer  Amtsgewalt 

unterstehenden  Personen  zu  fungieren,  „wenn 
ein  amtliches  Einschreiten  wegen  Abwesen- 

heit der  nächsten  Erben  oder  aus  anderen 
Gründen  geboten  erscheint".  Auch  für  diese 
wichtige  Amtsfunktion  des  Konsuls  ist 
grundsätzlich  dessen  nationales  Recht  maß 
gebend;  doch  haben  hier  vielfach  die  Emp- 

fangsstaaten beschränkend  eingegriffen;  mit 
Rußland  war  deutscherseits  die  Materie  vor 
dem  Umsturz  des  Weltkrieges  durch  einen 
besonderen  Staatsvertrag  geordnet  gewesen 
(b.  hierzu  Zorn  a.  a.  0.  S.  126-133),  auch 

mit  einer  Anzahl  anderer  Staaten  bestehen 
hierüber  vertragsmäßige  Abmachungen. 

e)  Die  Konsuln  fungieren  als  Notare  nach 
ihrem  nationalen  Rechte  für  die  ihnen  unter- 

stehenden Personen. 
f)  Durch  die  Konsuln  erfolgen  alle  Zu- 

stellungen der  inländischen  Behörden  an  die 
ihnen  Untergebenen. 

g)  Die  Konsuln  sind  berechtigt,  Urkunden 
der  Behörden  ihres  Amtsbezirkes  amtlich  zu 
beglaubigen  und  überhaupt  Urkunden  jeder 
Art  im  Bereiche  ihrer  Amtstätigkeit  mit 
amtlichem  Glauben  auszustatten. 

4.  Die  Konsuln  fungieren  als  Paßbehörden, 
sei  es  durch  Ausstellung  selbständiger  Pässe, 
sei  es  durch  Visierung  von  Pässen  anderer 
Behörden. 

5.  Die  Konsuln  haben  Hilfsbedürftigen 
ihrer  Nation  Rat,  Schutz  und  Hilfe  zu  ge- 

währen, auch  durch  Geldunterstützungen; 
in  letzterer  Beziehung  sind  in  der  Regel  be- 

sonders eingehende  Vorschriften  gegen  Miß- 
brauch erlassen. 

6.  Den  deutschen  Konsuln  ist  als  beson- 
derer Amtsauftrag  die  Ueberwachung  der 

Auswanderung  nach  Maßgabe  der  hierüber 
bestehenden  Gesetzgebung  zugewiesen. 

7.  Besonders  wichtig  sind  bei  dem  heute 
bestehenden  Weltverkehr  die  den  Konsuln 

übertragenen  Amtsbetugnisse  in  Schiff- 
fahrtsangelegenheiten. Nach  der  deutschen 

Gesetzgebung  haben  die  Konsuln  nach  dieser 
Richtung  folgende  Rechte  und  Pflichten 
(s.  dazu  Zorn  a.  a.  0.  S.  133-142): 

a)  alle  deutschen  Handelsschiffe,  die  im 
Konsularbezirk  landen,  haben  sich  unver- 

züglich schriftlich  oder  mündlich  beim  Kon- 
sul zu  melden,  unter  Vorlegung  der  Muster- 

rolle (G.  v.  18./VI.  1901  RGBl.  253); 
b)  die  Konsuln  haben  die  Polizeigewalt 

über  die  in  ihrem  Bezirk  sich  aufhaltenden 
Handelsschiffe  auszuüben;  hierüber  bestehen 
vielfach  noch  besondere  vertragsmäßige  Ab- 

machungen zur  Regelung  der  Verhältnisse 
zur  inländischen  Polizeigewalt; 

c)  die  Konsuln  fungieren  als  Seemanns- 
ämter und  haben  als  solche  nach  der  See- 

mannsordnung §§  126,  127  weitgehende  Be- 
fugnisse im  Dienste  der  deutschen  Straf- 

rechtspflege, selbst  Verhaftung  von  Schiffs- 
leuten und  Ablieferung  nach  Deutschland; 

d)  die  Konsuln  können  im  Notfalle  behufs 
Sicherung  von  Schiff  und  Mannschaft  auf 
Antrag  der  letzteren  einen  untauglichen 
Kapitän  absetzen  und  einen  neuen  einsetzen; 

e)  die  Konsuln  können  für  Schiffe,  die  im 
Ausland  in  deutsches  Eigentum  überge- 

gangen sind,  interimistische  Schiffszerti- 
fikate ausstellen,  die  bis  zur  inländischen 

Registrierung,  aber  höchstens  auf  ein  Jahr, 
gelten; 

f)  die  Konsuln  haben  die  gesetzlichen 
Vorschriften  über  Führung  der  Reichsflagge 
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zu  überwachen  und  bei  deren  Verletzung 
Strafen  zu  verhängen,  auch  vorschrifts- 

widrige Flaggen  oder  Wimpel  wegzunehmen 
(G.  v.  22./VI.  1899  RGBl.  31  G.  v.  29./V.  1901 
RGBL  184,  V.  v.  l./III.  1900  RGBl.  41); 

g)  die  Konsuln  fungieren  im  Ausland  als 
Musterungsbehörden  an  Stelle  der  Seemanns- 
ämter  nach  den  für  diese  geltenden  gesetz- 

lichen Vorschriften  (SeemO.  §  7); 
h)  die  Konsuln  haben  bei  Unfällen  deut- 

scher Schiffe  alle  möglichen  Rettungs-  und 
Bergungsmaßregeln   anzuordnen   und   deren 

führung  zu  überwachen; 
i)  die  Konsuln  können  die  Mitnahme  hilfs- 

bedürftiger oder  straffälliger  Personen  in  die 
Beimal  durch  deutsche  Schiffe  verfügen; 
über  die  Durchführung  dieser  Vorschrift  und 
die  hierfür  zu  leistende  Entschädigung  be- 

stehen eingehende  Sonderbestimmungen  (G. 
x.  2./VL  KI02  RGBl.  212,  dazu  Zorn  ,..  a.  0. 
S.  L38ft); 

k)  über  Unfälle  deutscher  Schiffe  in  ihrem 
Bezirk  haben  die  Konsuln  die  erforderlichen 

Feststellungen  zu  i retten  und  darüber  vor- 
läufige Entscheidungen  zu  fällen,  gegen  die 

Beschwerde  an  das  Oberseeami  eingelegt 
werden  kann:  durch  Staatsverträge  ist  dies 
Recht  vielfach  dahin  eingeschränkt,  daß  die 
Untersuchung  nach  den  örtlichen  Landes- 
gesetzen  zu  erfolgen  ha  he  (G.  v.  27./VI1.  1K77 
RGBL  &49); 

1)  auf  Antrag  eines  Schiffsoffiziers  oder 
ron  drei  Seeleuten  haben  die  Konsuln  Unter- 

suchung eines  Schiffes  auf  seine  Seetüchtig- 
keit oder  auf  die  ausreichende  Beschaffenheit 

von  Lebensmitteln  vorzunehmen  und  evtl. 
für  Abhilfe  zu  sorgen,  sowie  die  Vorschriften 
über  Aerzte  und  Arzneimittel  zu  über- 

wachen (SeemO.  §§  58,  99); 
ni)  die  Konsuln  haben  als  Seemanns- 

ämter die  Genehmigung  zu  erteilen  für  Ver- 
lassen  des  Dienstes  oder  Entlassung  aus 
diesem  im  Auslande;  ohne  diese  Genehmi- 

gung ist  das  Verlassen  des  Dienstes  Deser- 
tion, gegen  die  die  Hilfe  der  Ortsbehörden  in 

Anspruch  genommen  werden  kann  (SeemO. 
S§  66,  77); 

n)  die  Konsuln  haben  Streitigkeiten  zwi- 
schen  Kapitän  und  Schiffsleuten  gütlich  aus- 

zugleichen, evtl.  vorläufige  Entscheidungen 
zu  treffen;  vor  fremden  Gerichten  darf  der 
Schiffsmann  den  Kapitän  nicht  belangen, 
außer  für  Heuerforderungen  bei  Zwangs- 

verkauf des  Schiffes;  über  Kur  und  ärztliche 
Verpflegung  eines  Schiffsmannes  hat  der 
Konsul  bei  entstandenem  Streit  gleichfalls 
Regelung  zu  treffen  (SeemO.  §§  128,  129); 

o)  die  Konsuln  haben  bei  Verkauf  eines 
Schiffes  im  Ausland  im  Falle  dringender  Not- 

wendigkeit die  Rechte  des  Reeders  wahrzu- 
nehmen, auf  Antrag-  der  Beteiligten  Ver- 

klarungen zu  betätigen,  die  Notwendigkeit 
von  Bodmereischulden  zu  prüfen  sowie  auf 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften,    i.  Aufl.    Bd.  V. 

Anordnung  des  Reichsversicherungsamte* 
die  Ausführung  der  Reichsversicherungsord- 

nung zu  überwachen,  Nachlaßgegenstände 
und  Ersparnisse  von  Schiffsleuten  zu  über- 

nehmen und  den  Berechtigten  zuzuleiten 
(KonsG.  §§  36,  37,  SeemO.  §  65); 

I»)  die  Konsuln  haben  als  Seemannsämter 
in  einer  Reihe  von  Fällen  über  Vergehungen 
gegen  die  Seemannsordnung  zu  entscheiden 
und  Strafen  zu  verhängen,  wogegen  Berufung 
auf  gerichtliches  Gehör  eröffnet  ist  (SeemO. 

§S  122—126); 
q)  die  Konsuln  haben  die  Führung  der 

Zivilstandsregister  durch  die  Schiffer  zu 
überwachen  und  die  ihnen  zu  übergebenden 
Eintragungen  an  die  zuständigen  inländischen 
Behörden  zu  übermitteln  (SeemO.  §  65); 

ii  die  Konsuln  haben  als  Reichskommis- 
sare für  das  Auswanderungswesen  die  hierfür 

bestehenden  Vorschriften  zu  überwachen  und 

sind  befugt,  zu  diesem  Zwecke  Unter- 
BUchungen  der  Auswandererschilfe  vorzu- 

nehmen und  Weisungen  zu  erteilen;  Be- 
schwerden sind  durch  Schiedsspruch  des 

Konsuls  zu  erledigen,  der  mit  Klage  im 
ordentlichen  Rechtswege  angefochten  werden 
kann.  Auch  bei  Bekämpfung  des  inter- 

nationalen Mädchenhandels  haben  die  Kon- 
Buln  jede  erforderliche  Mitwirkung,  besonders 
zum  Schutze  deutscher  Mädchen,  zu  ge- 

währen (G.  v.  9./VI.  1897  RGBl.  463,  dazu 
die  Abkommen  gegen  den  Mädchenhandel  von 
1904,  1910,  1912). 

Außerdem  sind  den  Konsuln  noch  durch 

verschiedene  Staatsverträge  mit,  einzelnen 
Staaten  besondere  Rechte  und  Pflichten 

übertragen  worden  (s.  hierüber  die  Angaben 
bei  Zorn  a.  a.  0.  S.  144 f.). 

8.  Das  Gebührenwesen  ist  für  die  deut- 
schen Konsulate  geordnet  durch  G.  v.  17./V. 

1910  (RGBl.  847);  ein  neuer  Tarif  ist  1920 
erlassen  worden.  Beschwerden  entscheidet 

das  auswärtige  Amt.  Die  Berufskonsuln  er- 
heben die  Gebühren  für  die  Reichskasse,  die 

Wahlkonsuln  für  eigene  Rechnung;  über 
alle  erhobenen  Gebühren  ist  genau  Buch  zu 
führen,  vierteljährlich  abzurechnen  und  dem 
Reichskanzler  Bericht  mit  Belegen  zu  er- 
statten. 

4.  Die  Konsulargerichtsbarkeit  (s.  dazu 
Zorn  a.  a.  0.  S.  148—185).  Einen  wichtigen 
und  interessanten  Bestandteil  des  Konsular- 

wesens bildet  —  oder  so  wird  man  heute 

sagen  müssen:  bildete  bis  vor  kurzem  —  die 
Konsulargerichtsbarkeit.  Ihre  Heimat  sind 
die  Staaten  des  Islam,  vor  allem  die  Türkei. 
Als  die  türkische  Weltmacht  zu  sinken  be- 

gann, erreichten  es  die  abendländischen 
Staaten,  an  ihrer  Spitze  Frankreich,  daß 
angesichts  der  auf  der  religiösen  Grundlage 
des  Koran  beruhenden  türkischen  Gerichts- 

barkeit die  christlichen  Angehörigen  der 
abendländischen   Staaten  von  dieser  inlän- 
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dischen    Gerichtsbarkeit   vollständig   befreit 

und  statt  dessen  der  vollen  Zivil-  und  Straf- 
gerichtsbarkeit   ihrer     Konsuln    unterstellt 

wurden,  die  für  deren  Ausübung,  wie  dies 

übrigens    bei    allen    konsularischen    Amts- funktionen der  Fall  ist,  sowohl  dem  eigenen 

als  dem  fremden  Residenzstaate  verantwort- 

lich waren.     Dieses  System  der  Konsular- 
gerichtsbarkeit   nahm    in    der    Türkei    eine 

immer  festere  und  umfassendere  Gestalt  an, 
wurde  von  hier  aus  auch  auf  die  anderen 
Staaten  des  Islam  in  Asien  und  Afrika  und 
weiterhin  insbesondere  auch  auf  die  großen 
ostasiatischen   Staaten  ausgedehnt,  ja  hier 
noch  weiter  entwickelt,  indem  —  in  China  — 
der  Gerichtsbarkeit  noch  eine  weitgehende 
kommunale  Verwaltung  durch  fremde  Kon- 

suln (RG.  v.  6./VI.  1905)  angefügt  wurde 
(s.  hierzu  über  die  deutschen  Niederlassungen 
in  China  Zorn  a.  a.  0.  S.  184ff.  und  dazu 
über  den  Versailler  Frieden  Art,  132  S.  76). 

So  bestand  Ende  des  19.  Jahrh.  ein  nach 
dem  territorialen  Umfang  weit  ausgedehntes 
und  nach  seinem  Inhalt  in  hohem   Grade 

durchgebildetes  System  der  Konsulargerichts- 
barkeit in  der  Welt,  das  für  die  Angehörigen 

der  abendländischen  Staaten  in  einer  Reihe 

von    nichtchristlichen     Ländern    gewisser- 
maßen einen  Staat  im  Staate  schuf,  der  sich 

einer   weitgehenden    Selbständigkeit  gegen- 
über   der    Territorialstaatsgewalt    erfreute, 

welch  letzterer  damit  in  weitem  Umfange 
auf  die  Ausübung  der  eigenen  Staatsgewalt 
Verzicht  leistete;  daß  hierin  eine  Einschrän- 

kung der  Souveränität  liegt,  die  ein  kraft- 
volles Staatswesen  nicht  zu  ertragen  vermag, 

bedarf  keiner  besonderen  Erörterung  (Haupt- 
werk: F.  Martens,  Die  Konsularjuristikdion 

im   Orient,  1874,   weitere  Literaturangaben 
bei  Zorn  a,  a.  0.  S.  148  Nr.  5). 

In  dieses  merkwürdige  System  der  Kon- 
sulargerichtsbarkeit war  Preußen  seit  der 

Zeit  Friedrichs  des  Großen  gleichfalls  einge- 
treten und  hatte  damit  in  bedeutsamer  Weise 

seine  Großmachtstellung  in  der  Welt  zur 
Geltung  gebracht.  Auch  in  dieses  preußische 
Erbe  trat  durch  Bismarck  das  Deutsche 
Kaiserreich  ein  und  gab  ihm  rechtliche  Ge- 

staltung erst  durch  Uebernahme  des  preu- 
ßischen Konsulargerichtsgesetzes  von  1865, 

sodann  durch  das  ReichsG.  v.  10./VII.  1879, 
an  dessen  Stelle  zuletzt  das  Konsulargerichts- 
G.  v.  7./IV.  1900  (RGBl.  213)  getreten  war. 

Dieses  durch  die  Jahrhunderte  gefestigte 
merkwürdige  System  einer  fremden  Gerichts- 
hoheit  in  großen  orientalischen  Staaten  hat 
seit  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  eine 
wesentliche  Umgestaltung  erfahren  und  durch 
die  katastrophalen  Auswirkungen  des  Welt- 

krieges eine  Veränderung  erlitten,  deren 
Ausmaß  und  künftige  Bedeutung  heute  noch 
nicht  abzusehen  ist. 

Weltreich  Japan  aus  der  Konsulargerichts- 
barkeit völlig  aus:  im  Zusammenhang  mit 

seiner    großartigen    Entwicklung    zur    mo- 
dernen Großmacht  hob  Japan  seit  1896  alle 

fremde     Konsulargerichtsbarkeit     auf    und 
erhob  die  eigene  Gerichtsbarkeit  zum  aus- 

schließlich herrschenden  Staatsprinzip  genau 
ebenso  wie  die  anderen  modernen  Kultur- 

staaten.   In  gleicher  Weise  vollzog  sich  die 
Entwicklung  für   Serbien,    Rumänien,   Bul- 

garien.   Andererseits  verlor  eine  Reihe  noch 
selbständiger  Staatsgebilde  die  Selbständig- 

keit völlig  zugunsten  anderer  Staaten  und 
ging    damit    die    Gerichtsbarkeit    an    diese- 
letzteren    Staaten   über:    so   für   Tunis   an 

Frankreich,    für    Bosnien-Herzegowina    an 
Oesterreich-Ungarn,     durch    den    Versailler 
Frieden   für   Marokko    an   Frankreich,    für 

Aegypten  an  England.   Endlich  hat  die  Tür- 
kei,  das  Mutterland  der   Konsulargerichts- 

barkeit,  im    Anfang    des    Weltkrieges    alle 
Kapitulationen    und    damit    die    gesamte 
Konsulargerichtsbarkeit  aufgehoben.    Durch 
den  Weltkrieg  ist  das  ganze  Gebäude  der 
Konsulargerichtsbarkeit    ins     Wanken    ge- 

kommen, und  es  ist  zurzeit  nicht  abzusehen, 
inwieweit    dasselbe    noch    aufrechterhalten 
bleiben    wird:    die    Staatsverhältnisse    der 
Türkei  und  Chinas  sind  heute  völlig  unge- 

ordnet;  ebenso  ist   die  künftige   Staatsge- 
staltung   von   Persien   ungewiß;   in    Siam, 

Aegypten,  Tripolis,  Cypern  ist  die  Konsu- 
largerichtsbarkeit   aufgehoben.        Daß    die 

Siegermächte  des  Weltkrieges  auf  die  Kon- 
sulargerichtsbarkeit ganz  verzichten  weiden, 

ist  nicht  anzunehmen;   welche   Gestalt  sie 
erhalten   und   welchen   Umfang   sie   haben 
wird,     muß     heute    dahingestellt    bleiben. 
Deutsche    Konsulargerichtsbarkeit    wird    in 
der  nächsten  Zukunft,  wenn  überhaupt,  nur 
in  sehr  geringem  Umfang  bestehen. 

Unter  diesen  Umständen  muß  es  genügen, 
einen  ganz  kurzen  Abriß  der  deutschen,  in 
ihren  Grundgedanken  mit  dem  System  der 
übrigen  Mächte  übereinstimmenden  Konsu- 

largerichtsbarkeit zu  geben. 
Die  Konsulargerichtsbarkeit  erstreckt 

sich  auf  die  der  Amtsgewalt  des  Konsuls 
untergebenen  Personen,  also  auf  Deutsche, 
Schutzgenossen  und  de  facto-Untertanen; 
für  deutsche  Handelsgesellschaften  waren 
eingehende  Sondervorschriften  erlassen  wor- 

den. Sie  umfaßt  die  gesamte  Zivil-  und  die 
Strafgerichtsbarkeit  mit  Ausnahme  der 
Schwurgerichts-  und  der  dem  Reichsgericht 
als  alleiniger  Instanz  zugewiesenen  Sachen. 
Sie  wird  ausgeübt  in  drei  Instanzen:  1.  durch 
den  Konsul  als  Einzelrichter,  entsprechend 
dem  inländischen  Amtsgericht;  2.  durch  das 
Konsulargericht,  bestehend  aus  dem  Konsul 
als  Vorsitzenden  und  2—4  ernannten  Bei- 

sitzern; 3.   aus  dem   Reichsgericht  als  Be- 
Zuerst    schied    das    große    ostasiatische  rufungs-  und  Beschwerdeinstanz.    Das  anzu- 
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wendende  materielle  Recht  ist:  1.  das  in- 
ländische Zivilrecht,  dazu  in  Handelssachen 

da«  örtliche  Gewohnheitsrecht;  2.  das  in- 
ländische Strafrecht;  3.  die  vom  Konsul  er- 

lassenen Polizeiverordnungen.  Ebenso  gelten 
für  das  Verfahren  und  die  Rechtsmittel  die 
inländischen  Prozeßgesetze  nebst  einer  Reihe 
von  Sondervorschriften,  die  durch  die  be- 

sonderen Verhältnisse  geboten  und  durch 
das  besondere  Konsulargerichtsgesetz  ge- 

regelt sind  (8.  die  eingehende  Darstellung  bei 
Zorn  a.  a.  0.  S.  148-185). 

liiteratur:  Die  Literatur  des  Konsularwesens  in 
den  verschiedenen  Kultursprachen  ist  allmählich 
sehr  umfangreich  geworden;  doch  steht  ihr 

richtigen  Verhältnisse  -»  ihrem 
enscha/Üichen  Wert.  f>i<  Lehr-  und  Hand- 

bticher  des  Völkerrechtes  behandeln  durchweg 
das  Konsularwesen  im  engeren  Anschluß  •'» 
das  Gesandtschaftswesen;  aber  während  letzteres 
,ini  vollständig*  wi  en  chaftUche  Durchdrin- 

gung gefunden    hat,   ist   dies  für   das  im    Welt- 
hr  In  "ti  ungleich  wichtigen  Konsula 

nicht  entfernt  in  gleichem  Maße  der  Wall,  außer- 
dem sind  in  verschiedenen  Sprachen  Wandbücher 

•h*  praktischen  Konsulardienstes  vorhanden,  d/k 
in  erster  Linie  dem  amtlichen  Dienst* 
nügen  bt  Ivmmt  sind,  ohne  der  wissenschaftlichen 
Durcharbi  Itung     besonderes      lugenmerl 

i  ii  nicht  ohne  mannigfache  wertvolle 
nschaftliche  -  Inm  gung  ;«  >/•  bt  n.  Tnsbt  sondere 

entbehrt  du  deutsche  Literatur  noch  des  ■ 
liehen  wissenschaftlichen  Gesamtwerkes  über 
Konsularwest  n.  In  tahlrt  ich  n  hieint  r<  n  Schrift  n, 
insbesonderi  Dissertationen,  sind  in  neuester 
Zeit  Einzelfragen  des  Konsularwesens  behandelt 
und    damit    eine    große     litzahl    von.    Hausteinen 

rüstet  worden  für  den  Aufbau  des  dringend 
not/wendigt  n  wissenschaftlichen  Gesamtwerkes. 
Auch  <lii  Verhandlungen  völkerrechtlicher  Ver- 

einigungen halien  neuerdings  mancherlei  wert- 
volles Material  hierfür  bereitgestellt.  (Literatur- 

angaben in  den  Handbüchern  des  Völkerrechtes 
sowie  in  Fl4'ischmanu,  Wörterb.  d.  Staats-  u. 
VerwB.,  II,  8.  617ff.  —  Siehe  dazu,  Zorn, 
m  Stier-Somlos  Handb.  d.  Völkerrechtes,  II.  Bd., 

■  ■;  Abt.,  S.  GOß'.  —  Für  die  Praxis  besonders 
das  Handb.  von  v.  König,  8.  Aufl.,  1914-  — 
Für  Frankreich  de  Clerck  et  de  Vallat  Guide 

pratique  de  consvlats   ',.  id.  1880.) Zorn. 

Konsumtion. 
1.  Begriff  der  Konsumtion.  2.  Die  Stellung 

der  Konsumtion  im  Wirtschaftsablauf,  a)  Be- 
stimmgründe des  Konsumtionsausmaßes.  b)Die 

Wirkungen  der  Konsumtion,  c) Das  Gleichgewicht 
zwischen  Konsumtion  und  Produktion.  Störungen 
des  Gleichgewichts.  3.  Die  Verteilung  der  Konsum- 

tion. 4.  Maßstäbe  für  die  Größe  der  Konsum- 
tion.   5.  Konsumtionspolitik. 

1.  Begriff  der  Konsumtion.  Konsum- 
tion ist  der  Verbrauch  von  Gütern,  welcher 

sich  als  Besfleiterscheinune:  der  unmittel- 

baren Bedürfnisbefriedigung  ergibt.  Eine 
allgemeine  und  vollständige  Uebereinstim- 
mung  in  der  Verwendung  des  Wortes  Kon- 

sum! ion  in  der  Sprache  des  Verkehrs  und  der 
Sprache  der  Wissenschaft  oder  auch  nur 
innerhall)  der  Wirtschaftswissenschaft  ist 
derzeit  nicht  vorhanden.  Ziemlich  allgemein 
wird  zwar  unter  Konsumtion  der  Verbrauch 
von  Gütern  durch  zweckmäßige  Verwendung 
und  nicht  bloß  zufällige  Zerstörung  ver- 

standen. Während  aber  die  Einen  den 
Begriff  Konsumtion  auf  den  Güterverbrauch 
bei  der  unmittelbaren  Bedürfnisbefriedi- 

gung (Verzehrung)  einschränken,  fassen  an- 
dere darunter  auch  den  Verbrauch  vou 

Gütern  im  Wege  der  Produktion  und  unter- 
scheiden dann  innerhalb  dieses  weiteren  Be- 

griffes der  Konsumtion  als  spezielle  Arten  die 

„technische"  (Güterverbrauch  durch  Pro- 
duktion) und  die  „persönliche''  (Güterver- 

brauch durch  unmittelbare  Bedürfnisbe- 
friedigung) Konsumtion.  Eine  dritte  Ver- 

wendung des  Wortes  identifiziert  Konsum- 
tion mit  Bedürfnisbefriedigung  selbst,  eine 

vierte  mit  Haushalt  bzw.  Einkommensver- 
wendung. 

Entscheidend  für  die  Begriffsabgrenzung 
ist  die  wissenschaftliche  Zweckmäßigkeit, 
welche  verlangt,  daß  nicht  Gruppen  von  Tat- 

beständen, die  unter  verschiedenen  spezi- 
fischen Voraussetzungen  entstehen  und  an 

welche  sich  verschiedene  Wirkungen  schließen, 
mit  ein  und  demselben  Worte  bezeichnet 

werden  sollen,  um  so  weniger  dann,  wenn  be- 
reits für  einzelne  Gruppen  solcher  Tat- 

bestände besondere  Begriffe  bestehen.  Die 
Miteinbeziehung  des  in  der  Produktion  vor 
sich  gehenden  Güterverbrauches  in  den  Be- 

triff Konsumtion  würde  einen  wirtschaftlich 
bedeutungsvollen  Unterschied  verwischen. 
Die  wirtschaftliche  Wirkung  des  Güterver- 

brauches in  der  Produktion  ist  eine  ganz 
andere  als  die  des  Güterverbrauches  bei  der 
unmittelbaren  Bedürfnisbefriedigung.  Im 
ersten  Falle  werden  bestimmte  Güter  (Pro- 

duktionsmittel) in  Güter  anderer  Art  um- 
geformt, welche  nun  an  Stelle  der  verbrauch- 

ten für  die  Wirtschaft  verfügbar  sind,  im 
zweiten  Falle  tritt  endgültige  Zerstörung  von 
Gütern  und  damit  eine  Güterverminderung 
für  die  Wirtschaft  ein.  Die  Identifizierung 
von  Konsumtion  mit  Bedürfnisbefriedi- 

gung schlechtweg  ist  schon  deshalb  unzu- 
lässig, weil  Bedürfnisbefriedigung  durchaus 

nicht  immer  und  notwendig  zugleich  Güter- 
verbrauch in  sich  schließt,  wie  die  für  die 

Wirtschaft  bedeutungsvollen  Fälle  der  Be- 
friedigung von  Bedürfnissen  mit  unver- 

brauchhehen  Gütern  zeigen.  Die  Bedürfnis- 
befriedigung ist  das  letzte  Ziel  der  Wirt- 

schaft, der  Verbrauch  von  Gütern  im  Zu- 
sammenhang mit  der  Bedürfnisbefriedigung 

ist  nur  eine  bei  vielen,  aber  nicht  allen,  Be- 
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dürfnissen  sich  ergebende  ungewollte  Be- 
gleiterscheinung der  Befriedigung.  Es  können 

sich  demnach  weder  die  Gesetze  der  Produk- 
tion noch  die  der  Bedürfnisbefriedigung  mit 

den  Gesetzen  des  Güterverbrauches  einfach 
decken  und  deshalb  ist  es  notwendig,  auch  die 
Begriffe  für  diese  Tatbestände  streng  aus- 

einanderzuhalten. Auch  die  Identifizierung 
von  Konsumtion  mit  Haushalt  ist  unzu- 

lässig. Haushalt  ist  das  Disponieren  mit  den 
Gütern,  die  Feststellung  des  Planes  der 
Güterverwendung,  aber  weder  der  Ver- 

brauch selbst  noch  auch  ausschließlich  die 
Feststellung  der  Verwendung  verbrauchlicher 
Güter.  Am  verbreitetsten  ist  die  Gleich- 
setzung  von  Konsumtion  mit  Einkom- 

mensverwendung. Aber  nur  in  der  Na- 
turalwirtschaft wird  ein  Teil  des  Einkom- 

mens selbst  konsumiert,  das  Geldeinkommen 
ist  nur  der  Fond,  aus  dem  zum  Teile  ver- 

brauchliche, zu  einem  anderen  Teile  aber 
unverbrauchliche  Genußgüter  beschafft  wer- 

den und  aus  dem  auch  die  Kapitalsbildung 
erfolgt.  Die  Beschränkung  des  Begriffes 
Konsumtion  auf  den  Güterverbrauch  bei 
der  unmittelbaren  Bedürfnisbefriedigung  ent- 

spricht daher  allein  der  Zweckmäßigkeit  bei 
der  Abgrenzung  der  wirtschaftlichen  Grund- 
begriffe. 

Als  Objekte  des  Konsums,  als  Konsum- 
güter, können  demnach  nur  die  verbrauch- 
lichen Genußgüter  bezeichnet  werden.  Je 

nachdem  der  Verbrauch  bereits  durch  einen 
einmaligen  Akt  der  Bedürfnisbefriedigung 
eintritt  oder  erst  nach  mehr-  oder  oft- 

maligem Gebrauch  (dauerhafte  Güter),  ist 
der  Einfluß  der  an  sie  gewiesenen  Bedürf- 

nisse auf  den  Umfang  der  Produktion  ein 
verschiedener.  Die  Frage,  ob  auch  persön- 

liche, der  unmittelbaren  Bedürfnisbefriedi- 
gungdienende Leistungen  z.  B.  künstlerische 

Darbietungen,  Leistungen  von  Dienstper- 
sonen usw.,  als  Objekte  der  Konsumtion  zu 

betrachten  sind,  ist  zu  verneinen.  Hier  liegt 
Nutzung,  aber  nicht  Zerstörung  fremder 
Arbeitskraft  vor  (analog  der  Nutzung  un- 
verbrauchlicher  Güter). 

2.  Die  Stellung  der  Konsumtion  im 
Wirtschaftsablauf.  Die  Konsumtion  an 
sich  ist  als  ein  technischer  oder  mecha- 

nischer, chemischer,  physiologischer  Vor- 
gang für  die  Wirtschaftswissenschaft  ebenso- 

wenig von  Bedeutung,  wie  der  physiologische 
Vorgang  der  Bedürfnisbefriedigung  an  sich. 
Dagegen  kommt  den  Wirkungen  der  Kon- 

sumtion größte  Bedeutung  für  die  ganze  Ge- 
staltung der  Wirtschaft  zu.  Da  das  Ausmaß 

dieser  Wirkungen  selbstverständlich  wieder 
abhängt  von  dem  Ausmaße  der  Konsumtion 
selbst,  ist  es  die  Hauptaufgabe  der  Theorie 
der  Konsumtion  einerseits  die  Bestimm- 

gründe für  daa  jeweilige  Ausmaß  und  die  Art 

der    Konsumtion    und    andererseits    deren 
Wirkungen  darzustellen. 

a)  Die  Bestimmgründe  des  Kon- 
sumtionsausmaßes. 

1.  Der  erste  und  allgemeinste  Bestimm- 
grund  für  die  Größe  und  Art  der  Konsum- 

tion in  einer  Wirtschaft  liegt  in  der  Gestal- 
tung der  Bedürfnisse  der  Wirtschaft.  Im 

Einzelnen  kommt  es  dabei  auf  folgende  Fak- 
toren an:  Die  Anzahl  derjenigen  Be- 

dürfnisse einer  Wirtschaft,  welche  nur 
durch  den  Verbrauch  (und  nicht  den 
bloßen,  das  Objekt  unversehrt  erhaltenden 
Gebrauch)  von  Gütern  befriedigt  werden 
können,  und  innerhalb  dieser  Bedürfnisse 
wieder  auf  das  Verhältnis  der  Anzahl 
derjenigen,  deren  einmalige  Befriedigung 
bereits  den  vollständigen  Verbrauch  eines 
Gutes  in  sich  schließt  zu  der  Zahl  der- 

jenigen, welche  die  mehr  oder  oftmalige 
Befriedigung  durch  ein  und  dasselbe  Gut 

gestatten;  die  „Kapazität'"  der  einzelnen 
Bedürfnisse,  d.  i.  die  Menge  von  Befriedi- 
gungsmitteln,  welche  jedes  Bedürfnis  zu 
seiner  vollständigen  bzw.  teilweisen  Sättigung 
bedarf;  die  Länge  des  Zeitintervalles 
zwischen  der  Wiederkehr  derselben  Bedürf- 

nisse. Je  größer  die  Zahl  derjenigen  Bedürf- 
nisse welche  nur  durch  Güter  verbrauch 

befriedigt  werden  können  und  je  größer  unter 
diesen  wieder  die  Zahl  derjenigen,  deren  ein- 

malige Befriedigung  bereits  den  vollkom- 
menen Verbrauch  eines  Gutes  nach  sich 

zieht,  je  größer  ferner  die  Kapazität  der 
einzelnen  Bedürfnisse  und  je  kleiner  das 
Zeitintervall  zwischen  der  Wiederkehr  der- 

selben Bedürfnisse  ist,  desto  größer  ist  die 
Konsumfähigkeit  der  Wirtschaft  und 
damit  ihr  Bedarf  nach  Konsumgütern. 

2.  Innerhalb  dieses  durch  die  Bedürfnisse 
gegebenen  Rahmens  der  Konsumfähigkeit 
wird  die  engere  Grenze  für  das  Ausmaß  des 
in  jedem  Zeitabschnitt  in  einer  Wirtschaft 
erreichbaren  Konsums  durch  die  in  diesem 

Zeitabschnitte  verfügbaren  Mengen  der  ver- 
schiedenen Genußgüter,  bestimmt.  Diese 

aber  sind  das  Ergebnis  der  jeweiligen  Pro- 
duktion. Für  einen  einzelnen  Zeitpunkt 

(oder  Konsumabschnitt)  betrachtet  ist  also 
die  Konsumtion  durch  das  in  diesem  Zeit- 

punkte vorhandene  Produktionsergebnis  be- 
grenzt. Aber  für  den  in  der  Zeit  sich  voll- 

ziehenden tatsächlichen  Wirtschaftsablauf  ist 
das  jeweilige  Produktionsergebnis  nicht  ein 
in  seiner  Größe  objektiv  feststehendes,  un- 

abänderliches Datum,  die  Produktion  daher 
keiner  der  letzten  wirtschaftlichen  Bestimm- 

gründe für  das  Ausmaß  der  Konsumtion. 
Die  Produktion  ist  ja  nur  Mi  1 1  el  zum  Zwecke 
der  Ermöglichung  der  Bedürfnisbefriedigung 
und  damit  der  Konsumtion,  sie  steht  selbst 
ausschließlich  im  Dienste  der  Bedürfnis- 

befriedigung, ist  in  Ausmaß  und  Art  durch  die 
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erstrpbte  Bedürfnisbefriedigung  bedingt  und 
kann  daher  nicht  ihrerseits  Bestimmungs- 
grund  für  die  jeweilige  Konsumtion  sein. 
Nur  jene  Faktoren,  welche  neben  und  außer- 

halb der  Bedürfnisse  das  jeweilige  Ausmaß 
der  Produktion  mitbestimmen,  können  als 
auf  Seite  der  Produktion  wirkende  letzte 

Bestimmungsgründe  der  Konsumtion  ange- 
sehen werden.  Das  aber  sind  die  in  der 

Wirtschaft  vorhandenen  Mengen  der 
verschiedenartigen  sachlichen  und 
persönlichen  Produktionsmittel. 

Durch  sie  wird  in  objektiver  Weise  die 
äußerste  erreichbare  Grenze  der  Produk- 

tion und  damit  der  Konsumtion  —  inner- 
halb des  weiteren  durch  die  Bedürfnisse  bzw. 

die  Konsumfähigkeit  gegebenen  Spielraumes 
gezogen. 
Das  in  einer  Volkswirtschaft  innerhalb 

dieser  objektiven  Produktionsmöglich- 
keiten jeweils  tatsächlich  verwirklichte 

Ausmaß  der  Produktion  und  des  Konsums 

hängt  dann  aber  noch  —  abgesehen  von  der  je- 
weiligen Kechtsordnung  und  sozialen  Maeht- 

. (Heilung,  welche  mitbestimmen,  welcher 
Teil  der  vorhandenen  Produktionsmittel  tat- 

sächlich für  die  produktive  Verwendung  ver- 
fügbar ist  (z.  B.  Eigentunvverteilnng  an 

Grund  und  Boden,  welche  es  ermöglicht,  daß 
Bodenflächen  der  produktiven  Verwendung 
entzogen  werden,  oder  gesetzliche  Beschrän- 

kung der  Arbeitszeit  durch  Feststellung  eines 

Maximalarbeitstages  oder  '  Monopolisierung 
bestimmter  Produktionsmittel  usw.)  und  ab- 

gesehen von  dem  jeweiligen  Stande  der  Pro- 
duktionstechnik —  von  dem  Grade  der 

Ausnutzung  der  verfügbaren  Produktiv- 
mittcl  ab.  Für  diesen  aber  ist  in  der  unter- 
nehmungsweise  produzierenden  Volkswirt- 

schaft die  Rentabilität  der  Produktion  für 
die  einzelnen  Unternehmungen  entscheidend. 

Jeder  Unternehmer  geht  unter  dem  Ein- 
flüsse der  Konkurrenz  aller  anderen  gleich- 

artigen Unternehmungen  in  der  Produktion 
so  weit,  bis  eine  weitere  Ausdehnung  oder 
Intensivierung  der  Produktion  ihm  keinen 
weiteren  Reinertrag  mehr  liefert,  d.  i.  bis 
zu  jenem  Punkle,  an  dem  der  Preis  der  für 
die  letzt  erzeugte  Produkteinheit  verwen- 

deten Produktivmittel  den  Preis  des  Pro- 
duktes erreicht.  (..Gesetz  des  abnehmenden 

Ertrages",  vgl.  hierzu  den  Art.  „Abnehmen- 
der Ertrag",  1.  Bd  ,  S.  11  ff.).  Da  nun  —  wie 

die  Preislehre  zeigt  —  der  Preis  des  jeweiligen 
„Grenzproduktes"  einerseits  den  Marktpreis 
jeder  Produkteinheit  gleicher  Art  (auch  der 

„billiger"  erzeugten)  bestimmt  und  andererseits 
gerade  für  das  Grenzprodukt  die  die  weitere 
Ausdehnung  der  Produktion  ausschließende 
Gleichheit  von  Produktpreis  und  Produk- 

tionskosten („Grenzkosten")  besteht,  stellt 
sich  die  Frage  nach  den  Bestimmungsgründen 
für  die  jeweilige  Grenze  der  produktiven  Aus- 

nutzung der  einer  Volkswirtschaft  verfügbaren 
Mengen  von  Produktivmittelu  dar  als  die 
Frage  nach  den  Bestimmungsgründen  für  die 
jeweilige  Lage  des  Grenzproduktes, 
was  wieder  gleichbedeutend  ist  mit  der  Frage 
nach  den  Bestimmgründen  für  die  aus  den 
verfügbaren  Produkt'vmittelmengen  jeweils 
tatsächlich  erzeugte  Menge  von  Produkten. 
Diese  letztere  aber  ist  jeweils  bestimmt  einer- 

seits durch  die  Nachfrage  nach  den  verschie- 
denen Produktarten,  die  ihrerseits  wieder 

in  die  beiden  Komponenten:  Bedürfnisse  und 
Einkommen  aller  einzelnen  Wirtschafts- 

subjekte der  Volkswirtschaft  zerfällt,  und 
andererseits  durch  das  Ausmaß,  in  welchem 

j  sachlich  ergiebigere,  das  ist  pro  Produktiv- 
mitteleinheit größere  Mengen  von  Pro- 

dukten ergebende,  produktive  Kombinationen 
im  Verhältnis  zu  sachlich  minder  ergiebigen 
für  die  Erzeugung  jeder  einzelnen  Produktart 
innerhalb  der  verfügbaren  Gesamtproduktiv- 
mittelmengen  möglich  sind  (denn  dadurch 
ist  bestimmt,  von  welchem  Punkte  an  und 
mit  welcher  Schnelligkeit  bei  sukzessiver 
Steigerung  der  Produktion  das  „Gesetz  des 

abnehmenden  Ertrages"  wirkt).  Da  aber  die 
Einkommen  der  einzelnen  Wirtschaftssub- 

jekt e  selbst  wieder  in  letzter  Linie  von  der 
sachlichen  Ergiebigkeit  der  Mitwirkung  der 
einzelnen  Wirtsehaftssubjekte  —  sei  es  durch 
Arbeit  oder  durch  die  Verwendung  ihres 
Besitzes  an  Boden  oder  Kapital  —  an  der 
Produktion  abhängen,  können  sie  bei  der 
Ermittlung  der  Produktions-  und  Konsum- 

tionsgröße in  der  ganzen  Volks  Wirtschaft 
aus  der  Reihe  der  letzten  Bestimmungsgründe 
eliminiert  werden.  Das  Ausmaß  jedoch,  in 
welchem  bei  gegebenen  Gesamtmengen  von 
Produktivmitteln  die  einzelnen  produktiven 
Kombinationen  verschiedener  sachlicher  Er- 

giebigkeit verwirklicht  werden,  ist  wieder 
durch  das  quantitative  Verhältnis,  in  welchem 

die  verschiedenartigen  „komplementären" 
Produktivmittel  innerhalb  der  verfügbaren 
Gesamtproduktivmittelmengen  vorhanden 
sind,  bedingt. 

Die  letzten  Bestimmungsgründe  für 
das  jeweilige  Ausmaß  der  Produktion  und 

damit  für  das  jeweilige  Ausmaß  der  Konsum- 
tion in  einer  Volkswirtschaft  sind  demnach: 

die  Bedürfnisse  aller  Wirtschaftssubjekte; 

die  absolute  Menge  der  in  der  Volkswirt- 
schaft verfügbaren  Produktivmittel;  das 

quantitative  Verhältnis,  in  welchem  die  ver- 
schiedenen komplementären  Produktiv- 

mittelarten innerhalb  des  verfügbaren  Ge- 
samtvorrates an  Produktivmitteln  vertreten 

sind.  Durch  den  Mechanismus  der  Preis- 

bildung und  der  an  ihr  orientierten  unter- 
nehmungsweisen Produktion  hindurch  be- 

stimmen sie  eindeutig  das  Ausmaß  der  Kon- 
sumtion. 

In  der  isolierten  Wirtschaft  ist  der  dar- 
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gestellte  Zusammenhang  leicht  zu  über- 
schauen. Der  isolierte  Wirt  produziert  inner- 

halb des  Kahmens  seiner  Konsumfähigkeit 

so  lange,  bis  die  weitere  Fortsetzung  der  Pro- 
duktion keine  weitere  Vergrößerung  des 

Reinertrages  ergibt,  d.  i.  bis  die  erzeugte 
Produktmenge  so  groß  ist,  daß  der  Grenz- 

nutzen in  jeder  Produktart  die  Grenzkosten 
d.  i.  den  Wert,  den  die  zuletzt  in  der  Pro- 

duktion aufgewendete  Arbeitsstunde  als 
Stunde  der  Muse  und  Erholung  für  ihn  hätte, 
nicht  mehr  übersteigt.  Wann,  d.  i.  bei  welcher 
Produktmenge  und  bei  welchem  Sättigungs- 

grade der  Bedürfnisse,  diese  Grenze  der  Pro- 
duktion erreicht  ist,  das  hängt  offensichtlich 

außer  von  den  Bedürfnissen  noch  von  der 
sachlichen  Ergiebigkeit  der  oberhalb  der 
jeweiligen  Grenzschichte  liegenden  Produk- 
tionsschichten  und  diese  wieder  davon  ab,  in 
welchem  Ausmaße  auf  Grund  des  Mengen- 

verhältnisses der  verschiedenartigen  Pro- 
duktivmittel innerhalb  der  verfügbaren  Ge- 

samtmenge von  Produktivmitteln  produk- 
tive Kombinationen  der  größten  und  der 

stufenweise  abnehmenden  Ergiebigkeit  mög- 
lich sind. 

Für  die  einzelnen  Haushaltungen 
innerhalb  der  arbeitsteilig  produzierenden 
Volkswirtschaft  ist  die  Größe  der  Konsum- 

tion durch  die  Bedürfnisse,  das  Einkommen 
und  die  jeweiligen  Preise  der  Konsumgüter 
bestimmt.    (Hierzu  Näheres  unter  Punkt  3.) 

Daß  ein  Teil  der  Gesamtkonsumtion  einer 
Volkswirtschaft  auch  durch  aus  dem  Aus- 

lande eingeführte  Konsumgüter  gedeckt  wird, 
ändert  nichts  an  den  obigen  Bestimmgründen, 
da  die  Gegenleistung  für  diese  eingeführten 
Konsumgüter  in  letzter  Linie  wieder  nur 
aus  dem  inländischen  Produktionsergebms 
genommen  werden  kann. 

Nicht  das  ganze  in  einer  Wirtschaf ts- 
periode  verfügbar  werdende  Produktions- 
ergcbnis  kann  in  dieser  Winschaftsperiode 
konsumiert  werden,  wenn  die  Wirtschaft  Be- 

stand haben  soll.  Soll  die  Konsumtion  auch 
für  die  Zukunft  gesichert  sein,  so  muß  ein 
Teil  des  jeweiligen  Produktionsergebnisses 
dem  gegenwärtigen  Konsum  entzogen  und 
zum  Wiederersatz  der  in  der  Produktion  ver- 

brauchten Produktivkräfte  und  Stoffe,  welche 
die  sachliche  Grundlage  der  künftigen  Pro- 

duktion bilden,  verwendet  werden.  Schon 
in  der  rein  stationären  Wirtschaft  muß  eine 
bestimmte  Quote  des  gesamten  Produktions- 

ergebnisses dem  „Kapitalersatz"  gewid- 
met werden.  Um  so  größer  muß  diese  Quote 

in  der  fortschreitenden  („dynamischen") 
Wirtschaft  sein,  weil  hier  dem  stets  zu- 

nehmenden Konsumtionsbedarf  (Bevölke- 
rongswachstum,  Entwicklung  der  Bedürf- 

nisse nach  Art  und  Zahl)  nicht  mehr  durch 
l'loßen  Kapitalersatz,  sondern  nur  durch  Neu- 

bildung von  Kapital  Rechnung  getragen 
werden  kann. 

b)  Die  Wirkungen  der  Konsumtion. 
Die  einzige  unmittelbar  wirtschaftliche,  aber 
als  solche  die  ganze  Wirtschaft  bestim- 

mende Wirkung  der  Konsumtion  liegt  in 
ihrem  Einfluß  auf  die  Produktion.  Da  jede 
Konsumtion  Verminderung  der  verfügbaren 
Menge  von  Bedürfnisbefriedigungsmitteln  be- 

deutet, zieht  sie,  wenn  der  letzte  Zweck  der 
Wirtschaft  d.  i.  Bedürfnisbefriedigung  auch 
für  die  Zukunft  gesichert  sein  soll,  die  Not- 

wendigkeit der  Wiederbeschaffung  des  Ver- 
brauchten, die  auf  die  Dauer  nur  durch 

Produktion  erfolgen  kann,  nach  sich.  Die 
Produktion  steht  demnach  vollständig  im 
Dienste  der  Konsumtion.  Wird  das  jeweilige 
Ausmaß  der  Konsumtion  durch  die  Produk- 

tionsmöglichkeiten begrenzt,  so  wird  an- 
dererseits innerhalb  der  Produktionsmöglich- 

keiten Umfang  und  Art  der  tatsächlichen 
Produktion  durch  die  Konsumtion  bestimmt. 
Nicht  die  Bedürfnisse  oder  deren  Befriedigung 
an  sich  sind  es,  genau  genommen,  welche  die 
regelmäßig  wiederkehrende  Produktion  der 
gleichen  Güter  bestimmen,  sondern  der  mit 
der  Bedürfnisbefriedigung  verbundene  Ver- 

brauch von  Gütern.  Der  Unterschied  ist 
wesentlich  und  wird  deutlich,  wenn  man 
einen  Augenblick  annimmt,  daß  alle  ver- 

schiedenen Bedürfnisse  durch  den  bloßen 
Gebrauch  unverbrauchlicher  Güter  befriedigt 
werden  könnten.  Für  die  stationäre  Wirt- 

schaft, in  welcher  keine  quantitative  oder 
qualitative  Aenderung  der  Bedürfnisse  vor- 

kommt, würde  dann  gar  keine  Produktion 
bestehen,  die  ganze  wirtschaftliche  Tätigkeit 
würde  sich  auf  die  Ordnung  der  Bedürfnis- 

befriedigung beschränken.  In  der  fort- 
schreitenden (dynamischen)  Wirtschaft  wie- 

der wäre  unter  obiger  Voraussetzung  das 
Produktionsausmaß  nur  auf  die  Erzeugung 
von  Gütern  für  neu  hinzukommende  Be- 

dürfnisse (infolge  Bevölkerungszuwachses  oder 
Veränderung  der  bestehenden  Bedürfnisse) 
eingeschränkt.  Die  Wirtschaft  wäre  in  beiden 
Fällen  auf  ein  Minimum  reduziert.  Insofern 
läßt  sich  sagen,  daß  erst  die  Konsumtion, 
und  nicht  schon  die  Bedürfnisse  an  sich,  der 
Entstehungsgrund  für  die  Wirtschaft  ist. 

Alle  die  zahlreichen  anderen  mittelbar 
die  Wirtschaft  beeinflussenden  Wirkungen 
der  Konsumtion  sind  genau  genommen  Wir- 

kungen der  Bedürfnisbefriedigung  und  nicht 
des  Güterverbrauches  als  solchen.  Die  vom 
Gesichtspunkt  der  Wirtschaft  aus  wichtigste 
ist  die  durch  das  jeweilige  Ausmaß  der  Be- 

dürfnisbefriedigung gewährleistete  Erhal- 
tung und  Entwicklung  der  körperlichen  und 

geistigen  Arbeitskraft  als  des  unentbehrlichen 
Produktivfaktors  („reproduktive  Wirkung 

der  Konsumtion").  Die  vielfältigen  Wir- 
kungen des  verschiedenen  Ausmaßes  und  der 
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verschiedenen  Arten  von  Bedürfnisbefriedi-  j 
gangen  in  einer  Volkswirtschaft  auf  das  ganze 
individuelle  und  soziale  Leben  und  insbe- 1 
sondere  dessen  kulturelle  Seite  wie  z.  B.  die 

gesundheitschädliche    Wirkung    bestimmter 
Arten  von  Bedürfnisbefriedigungen  bzw.  die  j 
Wirkung  der  Verwendung  gesundheitsschäd- 

licher Befriedigungsmitte]  (Alkohol,  Tabak, 
Opium  usw.)  oder  die  kulturelle  Wirkung  der  | 

Ermöglicbung  der  Befriedigung  von  Bcdiirf- . 
m-  in    „höherer"    Art    (geistiger,    künstle- 

rischer usw.)  zu  uniersuchen,  sowie  die  ge- 
schichtlichen   Wandlungen   der   Konsumtion  I 

womit  wieder  die  Wandlungen  der  Be- 
dürfnisse und  ihrer  Befriedigungsarten  ge- 

meint  sind  -  darzustellen,  miiD  einer  Reihe 
besonderer  Wissenschaften  wie  der  Physio- 

logie, Kulturgeschichte  usw.  überlassen 
bleiben.  Mittelbar  greifen  alle  diese  Wir- 

kungen der  Konsumtion  bzw.  der  Bedürfnis- 
befriedigung freilich  wieder  auf  die  wirt- 

Bchaftssphäre  über,  indem  sie  durch  Aus- 
bildung bzw.  Veränderung  der  Bedürfnisse 

und  durch  quantitative  und  qualitative  Be- 
einflussung des  Produktionsfaktore  mensch- 

liche Arbeitskraft  die  Daten  der  künftigen 
Konsumtion-  und  Produktion  mitbestimmen. 
Die  Konsumtions-  und  Produktionspolitik 
kann  sie  daher  nicht  unberücksichtigt  lassen, 

c)  Das  Gleichgewich  I  zwischen  Kon- 
Bumtion  und  Produktion.  Störungen 
des  Gleichgewichtes.  Produktion  und 
Konsumtion  einer  Wirtschaftsperiode  stehen 
zueinander  im  Verhältnis  des  Gleichgewichtes, 
wenn  die  Menge  der  in  dieser  Periode  tat- 

sächlich konsumierten  (lütcr,  vermehrt  um 
die  Menge  der  für  den  Kapitalersatz  ver- 

wendeten Güter  sich  mit  der  Gesamtmenge 
der  in  dieser  Periode  durch  Produktion  ver- 

fügbar werdenden  Güter  deckt  und  wenn 
außerdem  die  dem  Kapitalersatz  bzw.  der 
Kapitalbildung  gewidmete  Quote  jene  Größe 
hat,  welche  für  die  künftige  Wirtschafts- 

periode das  gleiche  Ausmaß  an  Produktion 
und  damit  an  Konsumtion  bzw.  bei  fort- 

schreitender Wirtschaft  ein  größeres  künf- 
tiges Ausmaß  an  Produktion  und  Konsum- 

tion ermöglicht.  Hergestellt  wird  das  Gleich- 
gewicht zwischen  Konsumtion  und  Produk- 

tion in  der  Volkswirtschaft  durch  die  Preise 
als  Kegulator.  Ist  das  Produktionsergebnis 
in  einer  Wirtschaftsperiode  ein  geringeres 
als  in  der  vorhergehenden,  dann  werden  in- 

folge des  verringerten  Güterangebotes  die 
Preise  steigen,  die  Konsumtion  aller  Haus- 

haltungen wird  eingeschränkt  und  damit 
die  Anpassung  der  Konsumtion  an  das  Pro- 

duktionsergebnis vollzogen.  Umgekehrt  wird 
bei  größerem  Produktionsergebnis  ein  Sinken 
der  Preise,  dadurch  eine  Ausdehnung  der 
Konsumtion  jedes  Haushaltes  und  die  An- 

passung des  Gesamtkonsums  an  das  Pro- 
duktionsergebnis herbeigeführt.     Derartiges 

nicht  vollkommen  genaues  Uebereinstimmen 
von  Produktion  und  Konsumtion  ist  eine  in 

der  Verkehrswirtschaft  sehr  häufige  Er- 
scheinung, da  die  Unternehmer  bei  Fest- 

stellung des  Umfanges  ihrer  Produktion 
immer  nur  auf  Schätzungen  des  künftigen 
Bedarfes  angewiesen  sind,  und  der  geschil- 

derte automatische  Ausgleich  erfolgt,  wenn 
das  Ausmaß  der  Nichtübereinstimmung  kein 
großes  ist,  ohne  weitere  Störungen  für  die 
Volkswirtschaft.  Ist  die  Abweichung  vom 
Gleichgewicht  jedoch  eine  große,  dann  kann 
sich  der  Ausgleich  nur  mehr  unter  schweren 

Störungen  der  ganzen  Volkswirtschaft  voll- 
ziehen. Dies  ist  der  Fall,  wenn  Ueberpro- 

duktion  oder  Ueberkonsumtion  vorliegt. 
Uebcrprod  uktion  liegt  dann  vor,  wenn 

mehr  produziert  wurde  als  durch  die  Nach- 
frage zu  Preisen,  welche  die  Produktions- 

kosten noch  decken,  aufgenommen  werden 
kann.  Sic  ist  entweder  eine  partielle,  be- 

schränkt auf  einzelne  Produktgattungen 
bzw.  Erwerbszweige,  oder  eine  allgemeine 
und  hat  ihren  Entstehungsgrund  in  der  un- 

richtigen Abschätzung  der  künftigen  Nach- 
frage durch  die  Produzenten,  im  Falle  der 

allgemeinen  Ueberproduktion  insbesondere 
der  Produzenten  von  Produktivmitteln.  Je 
nach  dem  Umfange  der  Ueberproduktion 
treten  als  ihre  Folgen  mehr  oder  minder 

schwere  Erschütterungen  der  ganzen  Volks- 
wirtschaft ein,  bestehend  in  Absatz- 
stockungen, Stillegung  von  Betrieben,  Ar- 

beiterentlassungen, Arbeitslosigkeit  und  Zu- 
sammenbruch von  Unternehmungen  (Ab- 

satz- oder  Produktionskrisen),  bis  die 
Anpassung  der  Produktion  an  die  Nachfrage 
wieder  hergestellt  ist. 

Ueberkonsumtion  liegt  dann  vor, 
wenn  der  Konsum  einer  Volkswirtschaft  nicht 

mehr  bloß  durch  das  Ergebnis  der  eigenen 
Produktion  —  seien  es  unmittelbar  im  Inland 
erzeugte  Güter  oder  durch  Austausch  solcher 
aus  dem  Auslande  erworbene  —  sondern  zum 
Teil  durch  aus  dem  Auslande  gegen  bloßen 
Kredit  beschaffte  Güter  gedeckt  wird;  oder 
wenn  zwar  der  gegenwärtige  Konsum  aus 

dem  eigenen  Produktionsergebnis  der  Volks- 
wirtschaft gedeckt  wird,  dieses  aber  unter 

so  weitgehender  Heranziehung  der  gesamten 
verfügbaren  Produktivmittel  zur  Erzeugung 

von  Konsumgütern  für  die  Gegenwart  ge- 
wonnen wird,  daß  die  erübrigende  Quote  für 

den  Kapitalersatz  nicht  mehr  ausreicht,  den 

gleichen  Umfang  der  Produktion  und  Kon- 
sumtion für  die  Zukunft  zu  sichern. 

In  beiden  Fällen  erfolgt  die  gegenwärtige 
Konsumtion  auf  Kosten  der  zukünftigen. 

Im  ersten  Falle  wird  die  künftige  Konsum- 
tion um  jenen  Teil  des  künftigen  Produk- 

tionsergebnisses vermindert,  welcher  zur 
Rückzahlung  der  Schulden  an  das  Ausland 
erforderlich  ist.    Im  zweiten  Fall  liegt  Auf- 
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zehrung  der  Produktionsgrundlagen  der 
Volkswirtschaft,  Raubbau,  vor,  „die  Volks- 

wirtschaft lebt  von  ihrem  Kapital  und 

nicht  mehr  bloß  von  ihrem  Einkommen", 
was,  wenn  durch  gewisse  Zeit  fortgesetzt, 
notwendig  zum  Verfall  der  Wirtschaft  führt. 

Am  häufigsten  ergibt  sich  der  Fall  der 
Ueberkonsumtion  während  oder  im  Gefolge 
eines  Krieges,  wenn  eine  neuauftretende, 
große  und  zahlungskräftige  Nachfrage,  deren 
Zahlungskraft  nicht  aus  der  Beteiligung  am 
Produktionsprozesse  herrührt,  die  sachlichen 
und  persönlichen  Produktivkräfte  der  Volks- 

wirtschaft in  großem  Umfange  an  sich  zieht 
und  die  Einkommen  zahlreicher  Einzelwirt- 

schaften rasch  erhöht,  wie  dies  bei  der  im 
Wege  der  Papiergeldausgabe  ermöglichten 
Nachfrage  des  Staates  nach  Kriegsmaterial 
der  Fall  ist.  Die  aus  den  Einkommensver- 

größerungen sich  ergebende  gesteigerte  Nach- 
frage nach  Konsumgütern  zusammen  mit 

der  gleichzeitigen  Verringerung  der  für  die 
volkswirtschaftliche  Produktion  verfügbaren 
Produktivmittel  veranlaßt  die  Produzenten, 
die  hohen  Konsumgüterpreise  durch  mög- 

lichste Steigerung  der  Konsumgüterproduk- 
tion auf  Kosten  der  Kapitalerhaltung  aus- 

zunutzen, was  zur  Ueberkonsumtion  führt. 
Ueberkonsumtion  kann  sich  ferner  ergeben, 
wenn  die  Geldeinkommen  der  nicht  an  der 
unmittelbaren  Sachgütererzeugung  beteilig- 

ten Einzelwirtschaften  bei  gleichem  oder 
verringertem  Produktionsergebnis  der  Volks- 

wirtschaft erhöht  werden  (z.  B.  Staats- 
heamtenbezüge).  Die  Herstellung  des 
Gleichgewichtes  zwischen  Konsumtion  und 
Produktion  erfolgt  hier  wieder  durch  Steigen 
der  Preise. 

3.  Die  Verteilung  der  Konsumtion. 
Die  Darstellung  der  konkreten  Verteilung 
der  Gesamtkonsumtion  einer  Volkswirt- 

schaft sowohl  nach  den  relativen  Anteilen  der 
einzelnen  Güterarten  als  auch  nach  der 
Beteiligung  der  einzelnen  sozialen  Klassen 
bzw.  Einkommensschichten  ist  Aufgabe  der 
Konsumtionsstatistik,  welche  damit  wert- 

volles Material  für  die  Erkenntnis  des  tat- 
sächlichen Versorgungszustandes  der  Be- 

völkerung und  die  Grundlage  für  sozial- 
politische Maßnahmen  liefert,  aber  zugleich 

auch  das  empirische  Beweismaterial  für 
-rundlegende  Sätze  der  abstrakten  volks- 

wirtschaftlichen Theorie  gibt,  da  sie  durch 
Feststellung  der  tatsächlichen  Konsumkom- 

binationen und  ihrer  Aenderungcn  bei  wech- 
selndem Einkommen  und  wechselnden  Prei- 

sen das  genaue  Verfolgen  der  Faktoren  der 
Preisbildung  gestattet. 

Die  Theorie  der  Konsumtion  hat  sich 
auf  die  Aufzeigung  der  Grundsätze,  nach 
welchen  die  Verteilung  des  Gesamtkonsums 
einer  Volkswirtschaft  auf  die  einzelnen 
Güterarten  vor  sich  geht,  zu  beschränken 

Die  Frage  nach  der  Beteiligung  der  einzelne» 
Bevölkerungsklassen  am  Gesamtkonsum  der 
Volkswirtschaft  fällt  jedoch,  da  die  Grüße 
dieser  Beteiligung  von  der  Einkommens- 

größe abhängig  ist,  mit  der  Frage  der  Ein- 
kommensbildung zusammen,  die  an  anderer 

Stelle  erörtert  wird. 
Die  Verteilung  des  Gesamtkonsums  einer 

Volkswirtschaft  auf  die  verschiedenen  Güter- 
arten ist  das  Resultat  der  Verteilung  de* 

Konsums  aller  Einzelwirtschaften  auf  diese 
Güterarten  d.  i.  der  Konsumkombinationen 
aller  einzelnen  Wirtschaftssubjekte.  Diese 
aber  werden  in  erster  Linie  durch  die  Be- 

dürfnisse der  Wirtschaftssubjekte,  in  zweiter 
Linie  durch  die  Preise  der  einzelnen  Güter 
bestimmt.  Jedes  Wirtschaftssubjekt  sucht 
innerhalb  der  Grenzen  seines  Einkommens 

optimale  Befriedigung  seiner  Bedürfnisse  zu 
erreichen.  Diese  ist  aber,  da  es  sich  um  eine 
Vielheit  von  verschiedenartigen  Bedürf- 

nissen handelt  und  da  innerhalb  jeder  Be- 
dürfnisart die  fortschreitende  Konsumtion 

weiterer  Gütermengen  immer  geringeren 
Befriedigungszuwachs  bringt  („Gossensches 

Gesetz")  nur  dann  zu  erreichen,  wenn  der Konsum  in  einem  durch  den  Verlauf  der 

Intensitätsskalen  der  verschiedenartigen  Be- 
dürfnisse gegebenen  bestimmten  Verhältnisse 

auf  die  verschiedenen  Güterarten  verteilt 
wird,  derart  daß  in  allen  verschiedenen  Be- 

dürfnisarten gleichmäßig  (was  aber  infolge 
des  verschiedenen  Verlaufes  der  einzelnen 
Bedürfnisskalen  nicht  identisch  ist  mit: 
jeweils  bis  zum  gleichen  Intensitätsgrade  in 
allen  Bedürfnisarten)  mit  der  Befriedigung 
fortgeschritten  wird.  Ist  aber  dieses  optimale 
Fortschreiten  in  der  jeweiligen  Gesamt- 

befriedigung infolge  der  Preisgestaltung  für 
die  verschiedenartigen  Konsumgüter  nicht 
möglich  —  und  das  ist  die  Regel,  da  die  Preise 
ja  auch  durch  die  Nachfrage  aller  anderen 
Wirtschaftssubjekte  und  durch  die  im  be- 

stimmten Maße  objektiv  gegebenen  Produk- 
tivmittelmengen mitbestimmt  werden  — 

dann  wird  von  jedem  Wirtschaftssubjekt 
von  allen  bei  gegebenen  Preisen  und  inner- 

halb der  Grenzen  seines  Einkommens  mög- 
lichen Konsumkombinationen  diejenige  ver- 

wirklicht, welche  der  optimalen  am  nächsten 
kommt  d.  h.  das  Einkommen  jedes  Wirt- 
schaftssubjekt.es  wird  zur  Erwerbung  der 
verschiedenartigen  Konsumgüter  in  dem 
Verhältnis  verwendet,  daß  kein  Einkommens- 

teil (Geldeinheit)  zur  Erwerbung  eines  ein 
Bedürfnis  minderen  Int«msitätsgrades  be- 

friedigenden Gutes  verwendet  wird,  solange 
es  noch  zur  Erwerbung  eines  ein  Bedürfnis 
höheren  Intensitätsgrades  befriedigenden 
Gutes  verwendet  werden  kann. 

Die  innerhalb  der  Gesamtbevölkeruug 
einer  Volkswirtschaft  bestehenden  Bedürf- 

nisse sind  also  ebenso  wie  für  die  Größe  des 
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Gesamtkonsums  auch  für  dessen  Verteilung 
auf  die  verschiedenen  Güterarten  zwar  der 

wichtigste  (originäre)  aber  nicht  der  einzige 
Bestimmungsgrund,  und  es  würde  ganz  irre- 

führend sein,  wollte  man  aus  dem  Verhältnisse, 
in  dem  die  verschiedenen  Güterarten  an  der 
Gesamtmenge  der  in  einer  Volkswirtschaft 
konsumierten  Güter  beteiligt  sind,  ein  genaues 
Bild  über  den  Umfang  und  die  Wichtigkeit 
der  in  der  Gesamtbevölkerung  bestehenden 
Bedürfnisse  erhalten.  Das  wäre  nur  dann 

der  Fall,  wenn  alle  Güter  in  relativem  Ueber- 
fluß  vorhanden  wären  oder  wenn  alle  die 
verschiedenartigen  Güter  mit  dem  gleichen 
Aufwände  an  Produktionsmitteln  herge- 

stellt werden  könnten  und  überdies  die  Ein- 

kommen aller  Wirtschaftssubjekte  von  glei- 
cher Größe  wären.  Da  aber  in  Wirklichkeit 

Knappheit  an  allen  Produktionsmitteln  und 
zwar  in  verschiedenem  Grade  bei  den  ver- 
Bcbiedenen  Produktionsmitteln  besteht, 
bleibt  die  tatsächliche  Grotte  des  Konsums 
in  allen  Güterarten,  und  zwar  wiederum 
bei  den  einzelnen  Güterarten  in  verschiedenem 

Ausmaße,  je  nach  dem  Verhältnis  der  Knapp- 
heit der  zu  ihrer  Erzeugung  erforderlichen 

Produktionsmittelarten,  hinter  derjenigen 
zurück,  welche  zur  vollständigen  Befriedi- 

gung aller  in  der  Volkswirtschaft  bestehenden 
Bedürfnis  erforderlich  wäre.  Es  führen 

dann  die  auf  die  einzelnen  Güterarten  ge- 
richteten Bedürfnisse  aller  Wirtschafts- 

subjekte, ungeachtet  des  verschiedenen  Gra- 
des der  Dringlichkeit,  nur  nach  Maßgabe  der 

Kaufkraft  (Einkommen),  die  hinter  ihnen 
Bteht,  zum  laisächlichen  Konsum  der  bezüg- 

lichen Güterarten.  Der  jeweilige  Umfang 
des  Vorkommens  der  verschiedenen  Bedürf- 

nisse in  der  Bevölkerung  einer  Volkswirt- 
Bchafl  findet  demnach  in  dem  tatsächlichen 
Konsum  der  Volkswirtschaft  um  so  mehr  sei- 

nen Ausdruck,  je  billiger  die  betreffenden 
Güter  (infolge  Erweiterungstähigkeit  der 
Produktion)  sind.  Je  höher  die  Preise  der 
einzelnen  Güterarten  sind,  desto  mehr  ist 
der  tatsächliche  Konsum  dieser  Güter  bloß 

auf  die  Wirtschaftssubjekte  höheren  Ein- 
kommens beschränkt,  auch  wenn  deren  Be- 
dürfnisse nach  diesen  Gütern  minder  drin- 

gend sind  als  die  darauf  gerichteten  der 
Wirtschaftssubjekte  geringeren  Einkommens. 
Die  sozialpolitischen  Folgerungen,  die  sich 
daraus  und  insbesondere  auch  aus  dem  Um- 

stände ergeben,  daß  zur  Befriedigung  von 

,, Luxusbedürfnissen"  der  Wirtschaftssubjekte höheren  Einkommens  Produktionsmittel  der 

Befriedigung  von  dringlicheren  in  der  Volks- 
wirtschaft bestehenden  Bedürfnissen  ent- 

zogen werden,  sind  an  dieser  Stelle  nicht  zu 
behandeln. 

4.  Maßstäbe  für  die  Größe  der  Kon- 
sumtion. Das  Ausmaß  der  Gesaratkon- 

sumtion  in  einer  Volkswirtschaft  ist,  da  der 

Gesamtkonsum  nicht  eine  homogene  Größe 
darstellt,  sondern  sich  aus  dem  Konsum 
verschiedenartiger  Güter  zusammensetzt, 
durch  einen  einheitlichen  ziffermäßigeu 
Ausdruck  nicht  unmittelbar  erfaßbar.  Nur 
innerhalb  jeder  einzelnen  Güterart  für  sich 
kann  der  Umfang  des  Konsums  einer  Volks- 

wirtschaft in  verschiedenen  Zeitpunkten  oder 
des  Konsums  verschiedener  Volkswirtschaften 

größenmäßig  verglichen  werden  Ein  mehr 
oder  weniger  vollständiges  Bild  über  das 
Ausmaß  des  Gesamt konsums  kann  jedoch 
dadurch  gegeben  werden,  daß  die  Größe  des 
speziellen  Konsums  in  jeder  einzelnen 
Güterart  für  verschiedene  Zeitpunkte  bzw. 
verschiedene  Volkswirtschaften  in  Form  von 
'Tabellen  dargestellt  wird,  wie  dies  durch  die 
;  Statistik  geschieht.  Für  viele  Zwecke  ist. 

Methode  ausreichend.  Ein  genaues 
urteil  jedoch,  oh  der  Gesamtkonsum  i» 
dem  einen  Vergleichsfalle  größer  oder  kleiner 
ist  als  in  den  anderen,  kann  nur  dann  aus 

(der  Vergleichung  solcher  Komplexe  ge- 
:  wonnen  werden,  wenn  der  Konsum  in  allen 
i  Güterarten  sich  vergrößert  bzw.  verringert 
hat.  Auch  das  Urteil,  ob  der  Gesamtkonsum 

j  viel  oder  wenig  bestiegen  bzw.  gefallen  ist, 
ist  unter  dieser  Voraussetzung  noch  möglich, 
nicht  mehr  jedoch  die  Angabe  des  Ausmaßes, 

I  um  wieviel.  Diese  Methode  versagt  jedoch, 
wenn  der  Konsum  in  den  einzelnen  Güter- 

arten sich  in  verschiedenem  Ausmaße  ge- 
ändert hat,  in  dem  einen  Vertdeichsfalle  zum 

Beispiel  von  den  Gütern  A,  B,  C  mehr,  von 
den  Gütern  M,  N,  0  weniger  konsumiert 
wurde  als  im  anderen.  Wo  es  sich  darum 
handelt,  einen  exakten  Ausdruck  für  die 

Größe  des  jeweiligen  Gesamtkonsums  zu  er- 
halten z.  B.  zum  Zwecke  der  Beurteilung  de^ 

Volkswohlstandes,  als  dessen  Symptom  der 
Gesamtkonsum  anzusehen  ist,  ist  sie  daher 

unanwendbar.  Die  Ausbildung  von  beson- 
deren Methoden  einer  wirklichen  Messung 

ist  bisher  kaum  in  Angriff  genommen.  Für 
die  Individualwirtschaft  ist,  theoretisch 
wenigstens,  die  Messungsmöglichkeit  durch 
den  Ausdruck  der  subjektiven  Gesamt- 

befriedigung in  verschiedenen  Wirtschafts- 
lagen (Niveau  der  erreichten  Bedürfnisbe- 

friedigung) gegeben.  Für  den  Konsum  einer 
Volkswirtschaft  als  Ganzes  wäre  aber  ein 
objektives  Maß  nötig. 

Teillösungen  liefen  unter  Benutzung  phy- 
siologischer Maßstäbe  vor,  z.  B.  Engels 

Rechnung  nach  ,,Quet"  (benannt  nach  dem Statistiker  Quetelet),  das  ist  nach  dem 
Quantum  von  Nahrungsmitteln,  welches  das 
Ernährungserfordernis  eines  neugeborenen 
Kindes  darstellt.  Aehnlich  die  Größenver- 

anschlagung  des  jeweiligen  Konsum«  ver- 
schiedenartiger Nahrungsmittel  nach  ihrem 

Kalorienwerte.  Aber  das  Anwendungs- 
gebiet dieser  Methoden  ist  ein,  im  Verhältnis 
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zum  Gesamtkonsum,  der  nur  zum  Teile  aus 
Nahrungsmitteln  besteht,  enge  begrenztes. 

Es  läge  am  nächsten,  den  Geldaus- 
druck  (Preissumme)  für  die  Gesamtheit 
der  jeweils  konsumierten  Güter  zu  ver- 

wenden. Dieser  ist  jedoch  deshalb  unge- 
eignet, weil  er  sich  nicht  nur  mit  den 

konsumierten  Gütermengen,  sondern  auch 
mit  deren  Preisen  ändert  und  insbe- 

sondere, weil  die  Preise  der  verschiedenen 
Güterarten  sich  in  verschiedenem  Verhält- 

nisse ändern.  Nur  wenn  und  insoweit  in 
den  besonderen  Umständen  die  Annahme  be- 

gründet ist,  daß  in  den  zu  vergleichenden 
Fällen  der  Konsum  in  allen  Güterarten  sich 
nach  der  gleichen  Richtung  und  im  annähernd 
gleichen  Maße  geändert  hat,  kann  man  unter 
Einsetzen  der  Güterpreise  des  einen  Falles  in 
die  anderen  Vergleichsfälle  durch  Multipli- 

kation der  in  jeder  Güterart  jeweils  konsu- 
mierten Mengen  mit  den  als  konstant  ange- 

nommenen Preisen  und  Summierung  dieser 
Produkte  für  jeden  der  Vergleichsfälle  einen 
ziffermäßigen  Ausdruck  für  den  jeweiligen 
Gesamtkonsum  erhalten.  Selbstverständ- 

lich müssen  die  so  gewonnenen  Größen 
durch  die  Bevölkerungsziffer  der  Volks- 

wirtschaft dividiert  werden,  um  die  durch- 
schnittliche Kopfquote  des  jeweiligen 

Konsums  und  damit  ein  Maß  für  den  durch- 
schnittlichen Versorgungszustand  zu  erhalten. 

Eine  andere  Möglichkeit  bestände  darin,  daß 
man  den  einzelnen  Güterarten  je  nach  der 
relativen  Wichtigkeit  des  höchsten  Inten- 

sitätsgrades der  durch  sie  befriedigten  Be- 
dürfnisse in  einem  typischen  (Durchschnitts-) 

Haushalt  der  Volkswirtschaft  Wichtigkeits- 
koeffizienten beiordnet  (abgestuft  nach 

lebenswichtigen,  mehr  oder  minder  entbehr- 
lichen, Luxu«bedürfnissen  usw.)  und  dann 

in  jedem  Vergleichsfalle  die  Produkte  aus  den 
Gesamtmengen  der  verschiedenartigen  Güter 
mit  ihren  Wichtigkeitskoeffizienten  bildet. 
Schließlich  sei  noch  auf  die  Möglichkeit  einer 
annähernden  Vergleichung  des  Gesamt- 

konsums zweier  Volkswirtschaften  bzw.  einer 
Volkswirtschaft  in  verschiedenen  Zeitpunkten 
durch  den  Vergleich  der  jeweils  für  den  Kon- 
-ii  in  aufgewendeten  Produktivmitteiniengen 
hingewiesen. 

5.  Konsumtionspolitik.  Bei  dem  un- 
trennbaren Zusammenhange  der  Konsum- 

tion mit  dem  gesamten  Wirtschaftsleben 
greift  fast  jede  Maßnahme  der  Wirtschafts- 

politik in  ihren  Wirkungen  auch  auf  die 
Sphäre  der  Konsumtion  über.     Gleichwohl 

en  sieh  jene  Eingriffe  in  die  Volkswirt- 
-<  halt,  welche  gerade  die  Beeinflussung  der Konsumtion  zum  Ziele  haben  als  besondere 
Gruppe,  als  Konsumtionspolitik,  zusammen- 

(,n,  und  es  lassen  sich,  wofern  nur  ge- wisse oberste  Postulate  für  die  gesamte 
Volkswirtschaftspolitik    angenommen    wer- 

den, wie:  den  Bestand  und  die  Weiterent- 
wicklung der  Volkswirtschaft  zu  sichern,  den 

Wohlstand  der  Bevölkerung  zu  heben,  die 
Volkskraft  und  -gesundheit  zu  erhalten  und 
zu  fördern  —  daraus  gewisse  Zweckmäßig- 

keitsforderungen für  die  Konsumtionspolitik 
ableiten. 

Die  Maßnahmen  der  Konsumtionspolitik 
beziehen  sich  entweder  auf  die  Beeinflus- 

sung des  Ausmaßes  der  Gesamtkonsumtion  in 
der  Volkswirtschaft  oder  der  Verteilung  des 
Gesamtkonsums  auf  die  verschiedenen  Güter- 

arten oder  endlich  des  Ausmaßes  der  Beteili- 
gung der  einzelnen  sozialen  Klassen  am  Ge- 

samtkonsum. Sie  suchen  entweder  auf  dem 

Wege  der  direkten  Beeinflussung  der  Kon- 
sumtion (durch  Verbot  des  Konsums  be- 
stimmter Güter,  durch  Rationierung  usw.) 

oder  auf  dem  Wege  der  Beeinflussung  der 
Produktion  bzw.  der  Preisbildung  (Produk- 

tionsförderung oder  -einschränkung,  Preis- 
taxen, Zölle,  Konsumsteuern)  oder  im  Wege 

der  Beeinflussung  der  Einkommensbildung 
zu  wirken.  Insbesondere  stehen  im  Dienste 
der  Konsumtionspolitik:  Maßnahmen  zur 
Verhütung  oder  Beseitigung  von  Ueber- 
konsumtion  z.  B.  durch  Rationierung  des 
Konsums  in  gewissen  Artikeln,  Einfuhrver- 

bote, Festsetzung  von  Mindestpreisen, 
Kontingentierung  der  Erzeugung  bestimm- 

ter Konsumgüter;  Förderung  der  Kon- 
sumtion durch  Einfuhrerleichterung,  durch 

Produktionsförderung,  Beistellung  billiger 
Konsumartikel  durch  den  Staat;  Ein- 

schränkung des  gesundheitsschädlichen  Kon- 
sums durch  Verbote  (Alkoholverbot)  oder 

Produktionseinschränkung  oder  Besteuerung. 
Der  Besteuerung  des  Konsums  —  in  der  Form 
von  Verbrauchs-  oder  Aufwandsteuern  aber, 
infolge  Ueberwälzung,  auch  von  Produk- 

tionssteuern —  kommt,  wenn  sie  auch  in  der 
Regel  rein  fiskalistischen  und  nicht  Motiven 
der  Konsumtionspolitik  entspringt,  die 
größte  Bedeutung  für  die  Beeinflussung  des 
Ausmaßes  und  der  Art  (Surrogate)  des  Kon- 

sums zu. 

Literatur:  Außer  der  bei  den'' Artt.  „Bedürf- 
nis'', „Gut",  „Wert",  „Preis",  „Produktion", 

„Abnehmender Ertrag",  „Einkommen",  „Krisen" 
angeführten  Literatur:  Gossen,  Entwicklung  der 
Ccsetze  des  menschlichen  Verkehrs,  lS5/t.  —  Pat- 

ten, The  consumption  of  wealth,  1901.  —  Has- 
bach, Güterverzehrung  und  Giiterhervorbringung, 

IDIIG.  —  LejciSf  in,  Schönbergs  Handbuch,  1.  Ab- 
schnitt, XII.  —  E.  Cossa,  Del  consumo  dellc 

richezze,  1S9S.  —  Wirminghaus,  Die  Lehre 
von  der  Konsumtion  in.  ihrem  Verhältnis  zur 

Produktion  in  „Entwicklung  der  deutschen  Volks- 
wirtschaft im  19.  Jahrh.",  Bd.  I,  1905'.  —  Som- 

bart,  Der  moderne  Kapitalismus,  und  Luxus 

und  Kapitalismus.  —  Oldenberg,  Die  Konsum- 
tion im  Grundriß  der  Sozialökonomik,  II.  Ab- 

teilung,  191.',.  Hans  Mayer. 
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Konsumtionsbudgets 

.  Wirtschaftsrechnungen. 

Konsumvereine.1) 
l.  Zweck  und  Rechtaform.  2.  Wirtschaftliche 

Grundsätze.  3.  Soziale  Bedeutung,  -i.  Gemein- 
nützige Be  trebus  sn.  5.  Verteilung  der  Ueber- 

Vichtmitglieder.  7.  Wci- tere  Ziele.  8.  Die  Konsumvereino  und  der 
Zwischenhandel.  9.  Eigene  Produktion  und 
Lieferantenverträ  .  LO.  Gemeinschaftliche]  Ein- 

kauf. 11.  Kriegs- und  Nachkriegszeit.  12.  Sta- 
be Mitteilungen. 

1.  Zweck  und  Rechtsform.  Der  Konsum- 
verein bat  den  Zweck,  auch  dem  kleinen 

Haushalt  bei  der  Versorgung  der  kleinen 

Win  chaft  die  Vorteile  des  Großbezuges  zu- 
zuführen. Er  verfolg!  an  Bich  das  Ziel  im 

Rahmen  der  privatkapitalistischen  Wirt- 
schaftsordnung. Darüber  hinaus  wird  er  in 

äozialisti  eben  Kreisen  als  die  Grundla 

die  Organisation  der  Warenverteilung  be- 
trachtet, die  in  der  Sozialisierung  der  Wirt- 

schaftsordnung ausläuft,  i  >ii  I  re  eil  chaft  j- 
form  ist  in  di  Ri  el  die  eingetragene  Ge- 

i  chaft  nach  dem  Genossenschaft  s- 
.  seltener  die  Gesellschaft  des  BGB. 

(§  10b).  Aueh  in  der  Form  der  Aktien- 
gesellschafl  bestehen  Konsumvereine,  denen 
allerdings  das  soziale  Fundament  der  Gegen- 

seitigkeitsgesellschaft, der  Geno  senschaft, 
fehlt.  Die  Ansicht  Lassalles,  daß  Lohnherab- 
setzung  die  Folge  der  wirtschaftlichen  Vor- 

teile für  die  Mitglieder  der  Konsumvereine 
sein  würde,  hat  in  der  Praxis  nirgends  ihre 

Bestätigung  gefunden,  und  die  sozialdemokra- 
tische Partei  bat  sich  gezwungen  gesehen,  zu 

den  Konsumvereinen  eine  wohlwollende 
Stellung  einzunehmen. 

2.  Wirtschaftliche  Grundsätze.  Wie 
die  anderen  Genossenschaftsarten  beruht 
auch  der  Konsumverein  auf  der  Verbindung 
kleiner  Kräfte  zum  gemeinschaftlichen  Han- 

deln durch  die  Organe  des  Vereins.  Die 
Warenabgabe  erfolgt  nach  geschäftlichen 
Grundsätzen,  das  Betriebskapital  wird  auf- 

gebracht durch  regelmäßige  (meist  ge- 
ringe) Einzahlungen  auf  den  Geschäfts- 
anteil, durch  Rücklagen  aus  den  erzielten 

Ueberschüssen  und  nötigenfalls  durch  die 
Aufnahme  fremder  Gelder.  Die  Mitglieder- 

zahl ist  unbeschränkt,  der  Eintritt  steht 
grundsätzlich  allen,  welche  den  Bedingungen 
des  Statuts  genügen,  offen,  ebenso  der  Aus- 

tritt   unter    Einhaltung    bestimmter    Kün- 

x)  Wir  sehen  hier  von  einer  geschichtlichen 
Darstellung  der  Konsumvereine  ab  und  ver- 

weisen wegen  derselben  sowie  wegen  der  Gesetz- 
gebung auf  den  Art.  „Erwerbs-  und  Wirtschafts- 

genossenschaften". 

digungsfristen.  Wichtigstes  geschäftliches 
Prinzip  der  Konsumvereine  ist  im  allge- 

meinen: Verkauf  gegen  bar,  denn  daduich 
hält  der  Verein  sich  die  Betriebsmittel  flüssig 
und  gewöhnt  andererseits  die  Mitglieder,  die 
Ausgaben  im  Haushalte  mit  den  Einnahmen 
im  Gleichgewichte  zu  halten.  Selbst  unter 
den  schwierigsten  Verhältnissen  ist  es  mittels 
der  Konsumvereine  gelungen,  den  Barverkauf 
einzuführen  und  Ordnung  in  die  Wirtschaft 

(In-  Mitglieder  zu  bringen.  Besonders  die 
deutschen  Konsumvereine  haben  hierin  Er- 

hebliches geleistet  und  ihre  englischen  Vor- 
bilder übertroffen. 

Die  wirtschaftliche  Bedeutung  der  Kon- 
sumvereine liegt  dann  ferner  in  der  Be- 

schaffung unverfälschter  Waren  guter  Qua- 
lität. Zahlreich  sind  die  Vereine,  die  ihre 

Waren  der  regelmäßigen  chemischen  Unter- 
suchung unterwerfen.  Die  Fälle  sind  nicht 

elten,  in  denen  das  Vorhandensein  eines 
Konsumvereins  auf  die  Ansprüche  der  Be- 

völkerung an  die  Qualität  der  Waren  von 
erheblichem  Einfluß  gewesen  ist. 

3.  Soziale  Bedeutung.  Für  die  er- 
zieherische Gedeutung  der  Konsumvereine 

kommt  hauptsächlich  in  Betracht,  daß  in 
den  Mitgliedern  Sinn  und  Fähigkeit  für  die 
Erzielung  von  Ersparnissen  entwickelt  wird 
und  daß  die  Mitglieder  zur  Verwaltung 

größerer  geschäftlicher  Unternehmungen  ge- 
schult werden.  Einfache  Arbeiter  haben  sich 

zu  Geschäftsführern  großer  Konsumvereine 

emporgearbeitet. 
4.  Gemeinnützige  Bestrebungen.  Wenn 

auch  die  Konsumvereine  an  und  für  sich 

gemeinnützig  nur  in  dem  Sinne  sind,  daß 
ihr  Wirken  weiten  Kreisen  zum  Vorteil  ge- 

reicht, so  haben  sie  es  doch  vielfach  als  ihre 

besondere  Aufgabe  angesehen,  aus  den  Ueber- 
schüssen Zuwendungen  zu  gemeinnützigen 

und  insbesondere  zu  Bildungszwecken  zu 
machen.  Eine  hervorragende  Stellung  nehmen 

in  dieser  Beziehung  die  englischen  Konsum- 
vereine ein,  die  fast  durchweg  im  Statut  die 

Bestimmung  haben,  daß  2y2%  des  Gewinnes 

Bildungszwecken  zu  überweisen  sind.  Biblio- 
theken, Lesezimmer,  Waisenhäuser,  ja  Ret- 

tungsboote sind  in  England  von  den  Ver- 
einen in  reichster  Weise  gespendet.  Auch 

seitens  vieler  deutscher  Vereine  werden  er- 
hebliche Aufwendungen  für  Bildungs-  und 

wohltätige  Zwecke  gemacht. 
5.  Verteilung  der  Ueberschüsse.  Für 

den  wirtschaftlichen  Wert  der  Konsumver- 
eine und  für  ihr  Gedeihen  ist  von  ent- 

scheidender Bedeutung  die  Art  der  Vertei- 
lung der  Ueberschüsse,  womit  natürlich  im 

engsten  Zusammenhang  die  Bestimmung 
der  Höhe  der  Verkaufspreise  steht.  Ab- 

gesehen von  der  Wahrnehmung  günstiger 
Konjunkturen  bei  dem  Einkauf,  von  einer 
zweckmäßigenOrganisationder  Einrichtungen 
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des  Vereins,  ist  auf  die  Erzielung  von  Ueber- 
schüssen  die  Bestimmung  des  Verkaufs- 

preises maßgebend.  Am  nabeliegendsten 
scheint  es  nun,  da  der  Verein  bezweckt,  den 
Mitgliedern  die  Vorteile  des  Großbezuges 
zugänglich  zu  machen,  die  Waren  möglichst 
billig  abzugeben  und  die  Aufschläge  nur  so  zu 
bemessen,  daß  die  Unkosten  gedeckt  werden. 
Den  Vorzug  verdient  aber  der  Verkauf  zu 
Marktpreisen  unter  Verteilung  der  Ueber- 
schüsse  nach  dem  Warenbezüge;  diese  Form, 
welche  auf  den  berühmtesten  Konsumverein, 
den  der  redlichen  Pioniere  von  Rocbdale,  zu- 

rückzuführen und  die  heute  fast  allgemein 

unter  der  Bezeichnung  „Rochdale-Plan"  üb- 
lich ist,  hat  die  große  wirtschaftliche  und 

soziale  Bedeutung  der  Konsumvereine  be- 
gründet. Dieses  Verfahren  verleiht  dem  Kon- 

sumverein einen  echt  genossenschaftlichen 
Charakter  und  schlingt  um  die  Mitglieder- 
Käufer  das  Band  gemeinschaftlichen  ge- 

schäftlichen Interesses. 
Vor  allem  aber  spricht  für  dieses  System, 

daß  bei  demselben  die  Käufer,  ohne  sich 
Auflagen  zu  machen  oder  sich  auch  nur  der 
geringsten  Entbehrung  zu  unterziehen,  in 
ihrem  Haushalte  Ersparnisse  erzielen,  die 
für  die  Tage  des  Alters  oder  der  Not  den 
Grundstock  eines  Kapitals  bilden  oder  auch 
zur  Bestreitung  größerer  Anschaffungen  Ver- 

wendung finden  können.  —  In  der  Zeit  der 
Entwertung  des  Geldes  hat  diese  kapital- 

bildende Kraft  natürlich  nicht  die  gleiche 
Bedeutung  wie  früher. 

Während  in  England,  Deutschland, 
Oesterreich  und  Italien  die  Ueberschüsse 
in  bar  verteilt  werden,  geben  die  sozia- 

listischen Konsumvereine  in  Belgien  und 

Frankreich  Bons  d'achat  aus;  dies  System 
hat  den  großen  Nachteil,  daß  die  Mitglieder 
bei  demselben  nicht  unmittelbar  Ersparnisse 
erzielen. 

6.  Verkauf  an  Nichtmitglieder.  Der 
Natur  des  Konsumvereins  entsprechend 
scheint  die  Beschränkung  der  Abgabe  von 
Waren  an  die  Mitglieder  zu  sein,  doch 
widerspricht  der  Verkauf  an  Nichtmitglieder 
(in  gewissen  Grenzen  gehalten)  gerade 
nicht  dem  genossenschaftlichen  Charakter 
und  derselbe  ist  auch  z.  B.  in  England 
ganz  allgemein  üblich,  wo  die  Nichtmit- 

glieder sogar  Anspruch  auf  die  Dividende 
haben,  wenn  auch  in  geringerem  Umfange 
als  die  Mitglieder.  In  Deutschland  ist  der 
Verkauf  an  Nichtmitglieder  durch  das  G.  v. 
l./V.  1889  und  die  Novelle  v.  12./VIII  1896 
untersagt.  Das  Verbot  soll  dem  Schutze  der 
Händler  gegen  die  Konsumvereine  dienen. 
Eine  solche  Beschränkung  stellt  sich  als  eine 
einseitige  geschäftliche  Beschränkung  einer 
bestimmten  Gesellschaftsart  in  deren  Ge- 

schäftsbetrieb dar,  die  überdies  wirtschaftlich 
vom   Standpunkt  der   Konkurrenz  aus  be- 

deutungslos ist,  da  der  Konsumverein  den 
Mitgliederkreis  leicht  erweitern  kann.  Tat- 

sächlich haben  die  Händler  von  dem  Verbot 
auch  nicht  den  geringsten  Nutzen  gehabt, 
die  kaufenden  Nichtmitglieder  sind  Mitglieder 
geworden,  und  die  laute  Agitation  der  Gegner 
hat  zur  Ausbreitung  der  Konsumvereine  ganz 
wesentlich  beigetragen.  Die  Konsumvereine 
haben  sich  mit  dem  Verbot  so  vollkommen 
abgefunden,  daß  sie  bei  den  Beratungen 
über  eine  Revision  des  Genossenschafts- 

gesetzes die  Aufhebung  des  Verbots  gar 
nicht  in  Erwägung  gezogen  haben.  Es  soll 
der  streng  genossenschaftliche  Charakter  der 
Konsumvereine  durch  Beschränkung  des 
Geschäftsbetriebes  auf  den  Kreis  der  Mit- 

glieder gewahrt  bleiben.  In  der  Kriegszeit 
wurde  bei  Zuweisung  von  rationierten  Waren 
den  Konsumvereinen  in  der  Regel  zur  Pflicht 

gemacht,  diese  auch  an  Nichtmitglieder  abzu- 

geben. 
7.  Weitere  Ziele.  Hatte  Lassalle  die 

Konsumvereine  bekämpft  (vgl.  über  die 
Stellung  der  Sozialdemokratie  zu  den  Kon- 

sumvereinen Blätter  für  Genossenschafts- 
wesen 1896  S.  5,  22,  32,  41;  1899  S.  258, 

275;  1906  S.  591;  1907  S.  42,  249;  1908 
S.  121,  577;  1909  S.  711,  745,  829).  so  werden 
sie  insbesondere  von  dem  revisionistischen 
Flügel  der  sozialdemokratischen  Partei  neben 
den  Gewerkschaften  als  wirtschaftliche  Orga- 

nisationen im  wirtschaftlichen  Befreiungs- 
kampf der  Arbeiter  betrachtet  (vgl.  Art. 

„Erwerbs-und  Wirtschaftsgenossenschaften"). 
Der  Konsumverein  soll  der  Ausgangs- 

punkt der  Organisation  der  Konsumenten 
sein,  und  in  dieser  Organisation  der  Kon- 

sumenten soll  die  Produktion  sich  ent- 
wickeln im  ausschließlichen  Dienst  der 

Konsumenten.  So  soll  Stufe  auf  Stufe  zur 
Sozialisierung  der  Wirtschaftsordnung  führen. 
Der  Konsumverein  soll  gleichzeitig  die  Wider- 

standskraft der  Arbeiter  in  ihren  Wirtschafts- 
kämpfen steigern.  Es  ist  dies  die  Tendenz  der 

im  Zentralverband  deutscher  Konsumvereine, 
Hamburg,  vereinigtenKonsumvereine,  der  sich 
gebildet  hat,  nachdem  der  Allgemeine  deutsche 
Genossenschaftsverband  auf  den  Allgemeinen 
Genossenschaftstagen  zu  Baden-Baden  (1901) 
und  Kreuznach  (1902)  dagegen  Stellung 
genommen  hatte,  daß  im  Rahmen  des 
Verbandes  derartige  sozialistische  Ziele  ver- 

folgt wurden.  Unter  dem  Einfluß  dieser 
Strömung  haben  die  dem  Zentral  verband  deut- 

scher Konsumvereine  zugehörigen  Konsum- 
vereine den  Charakter  von  Klassengenossen- 

schaften  angenommen.  Mit  großer  Schärfe  ist 
diese  Entwicklung  auch  auf  dem  Internationa- 
lenGenossenschaftskongreß  zu  Cremona(1908) 
hervorgetreten.  Dieser  Richtung  entspricht 
auch  die  vom  Zentralverband  deutscher 

Konsumvereine  geförderte  Bildung  von  Be- 
zirkskonsumvereinen unter  Aufsaugung  der 
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Einzelkonsumvereine  sowie  die  Aufsaugung 
von  Produktivgenossenschaften  durch  die 
Hamburger  Großeinkaufsgesellschaft,  die 
■wirtschaftliche  Zentrale  des  Zentralverbandes 
deutscher  Konsumvereine  für  den  Waren- 

einkauf, aus  der  sich  eine  wirtschaftliche 
Produktionszentrale  herausbilden  soll.  Die 

Bewegung  läßt  sich  in  die  Formel  „Ge- 
nossenschaftsstaat an  Stelle  des  Genossen- 

schaftsbundes'1 zusammenfassen.  Als  der 
Generalsekretär  des  englischen  Genossen- 

schaftsverbandes, Gray,  auf  dem  Kongreß 
des  Bundes  der  britischen  Konsumvereine 
zu  Birmingham  i.  J.  1906  zum  ersten  Male 
diesen  Gedanken  in  bestimmten  Worten 
Ausdruck  gab.  stand  er  einerseits  vielleicht 
unter  dem  Einfluß  der  im  Zentralverband 
deutscher  Konsumvereine  herrschenden  Rich- 

tung, dann  aber  auch  unter  den  stark  zen- 
tralst ischen  Tendenzen  der  Großeinkaufs- 

gesellschaft zu  Manchester  (v<_'l.  .Mitteilungen 
über  den  Allgemeinen  Gern  senscha 
zu  Leipzig  1907,  S.  107  ff.). 

Offen  in  den  Dienst  der  sozialdemokrati- 
schen Partei  stellen  sich  die  Konsumvereine 

nicht,  obgleich  v.  Elm  in  seiner  Broschüre 

„Die  G  aaftsbewegung"  (S.  17)  die 
Erklärung    abgegeben    hat,    „daß    die    s.re- 
noBsenschaftlicne  sowohl  als  auch  die  ge- 

werkschaftliche Bewegung  als  eine  Ergänzung 

der  politischen  Bewegung  zu  betrachten  ist". 
Das  Genossenschaftsgesetz  bietet  der  direkten 
Verbindung  starke  Hindernisse.   Verhältnisse 
wie   in   Belgien,    wo   aus   den   Erträgnissen 
der  Konsumvereine  ein  erheblicher  Teil  an 

die    sozialdemokratische    Parteikasse    abge- 
liefert wird,  sind  durch   das  deutsche   Ge- 

nossenschaftsgesetz ausgeschlossen.     Wie  in  j 
Belgien  wird  auch  in  Frankreich  in  einzelnen  I 
Verbänden    die    politische    Richtung    offen  I 

ausgesprochen    (vgl.    Art.    „Erwerbs-    und 
Wirtschaftsgenossenscbaften").      Vor     dem ! 
Krieg     war     den     im    Dienst    des    Staats  j 
stehenden  Beamten  und  Arbeitern  von  den 

Behörden  verboten,  die  Mitgliedschaft  eines  ! 
Konsumvereins  zu  erwerben,  der  zum  Zen- 

tralverband   deutscher    Konsumvereine   ge- 
hörte, weil  dieser  der  sozialdemokratischen  j 

Tendenzen  verdächtig  war.    Nach  Ausbruch  ! 
des  Krieges  wurde  den  staatlichen  Arbeitern 
und  Beamten  der  Beitritt  zu  den  Konsum- 

vereinen und  zu  den   Gewerkschaften  frei- 
gegeben.   Zwischen  den  Gegnern  von  früher, 

dem  Zentralverband  deutscher  Konsumvereine 
und  dem  Deutschen  Genossenschaftsverband 

hat  inzwischen  eine  Verständigung  stattge- 
funden.     Wesentlich   hat   die    gemeinsame 

Arbeit  in  dem  Freien  Ausschuß  der  Genossen- 
schaftsverbände dazu  beigetragen  (vgl.  hier- 

über Art.  „Erwerbs- und  Wirtschaftsgenossen- 
schaften").   Der  Deutsche  Genossenschafts- 

verband hat  den  ihm  angeschlossenen  Kon- 
sumvereinen  den   Uebertritt   zum   Zentral- 

!  verband  geebnet.      Einen   Gegner  hat  der 
;  Zentralverband  heute  nur  in  dem  im  Jahre 
!  1908  gegründeten  Reichsverband  deutscher 
Konsumvereine,    der    dem    Zentralverband 

Unterstützung    politischer    (sozialdemokra- 
tischer) Bestrebungen  vorwirft    Der  Reichs  - 

verband  selbst  lehnt  sich  an  die  christlichen 
!  Gewerkschaften    und    sucht    besonders    die 
Gründung  von  Beamtenkonsumvereinen  zu 
fördern.    Es  kann  füglich  bezweifelt  werden, 
ob  es  erwünscht  ist,  daß  die  Beamten  durch 

;  die  Bildung  von  Sonderkonsumvereinen  wirt- 
schaftlich eine  Sonderstellung  zu  erstreben 

suchen. 
8.  Die  Konsumvereine  und  der 

Zwischenhandel.  Der  Handel  sieht  in  den 

Konsumvereinen  (und  in  allen  Waren- 
!  genossenschaften)  seine  stärksten  Konkur- 

rent en.  Er  bestreitet  die  wirtschaftliche  und 

]  soziale  Bedeutung  der  Konsumvereine,  die 

angeblich  bestimmt  seien,  den  Zwischen- handel zu  vernichten.  Der  Handel  hat  im 

Laufe  der  Zeit  die  weitestgehenden  Forde- 
rungen auf  Beschränkung  der  Konsumvereine 

!  gestellt.  Man  ist  bis  zu  dem  Verlangen  nach 
Verbot  der  Konsumvereine  gegangen  und  hat 

'  gefordert,  daß  den  Beamten  und  staatlichen 
Arbeitern  die  Beteiligung  an  Konsum- 

vereinen zumal  denen  des  Zentral  Verbandes 
untersagt  werden  sollte.  Diese  Bewegung 
hat  heute  kaum  noch  andere  als  historische 

Bedeutung').  Die  Händler  ihrerseits  haben 
i  sich  auch  mehr  und  mehr  dadurch  zu 

helfen  gewußt,  daß  sie  ihre  Leistungsfähig- 
keit durch  Bildung  von  Einkaufsgenossen- 

schaften zu  heben  suchten.  Diese  Genossen- 
schaftsbewegung des  Zwischenhandels  hat 

dann  freilich  wieder  die  Gegnerschaft  des 

Großhandels  hervorgerufen.  Wer  die  Be- 
deutung der  Genossenschaften  vom  Stand- 

punkt der  Konkurrenz  beurteilt,  muß  stets 
zu  dem  Widerspruch  gelangen,  daß  er  die 
Bildung  der  Genossenschaften  als  statthaft 
nur  betrachtet,  wo  sein  eigenes  Interesse  in 
Frage  kommt. 

9.  Eigene  Produktion  und  Lieferanten- 
verträge. Seitens  der  Konsumvereine  werden 

vielfach  auch  Waren  selbst  hergestellt;  be 
sonders  in  England  sind  viele  Fabriken 
im  Besitze  der  Konsumvereine,  einige 
Vereine  betreiben  sogar  Landwirtschaft.  In 
Deutschland  kommt  vor  allem  als  Pro- 

duktionszweig der  Bäckereibetrieb  in  Be- 
tracht. Versuche  mit  Schlächtereibetrieb 

sind  meist  fehlgeschlagen.  Bei  dem  starken 
Einfluß  des  Zentralverbandes  auf  die  Kon- 

sumvereinsentwicklung ist  richtunggebend 

auch  hierbei  die  Tendenz  der  Zusammen- 
fassung aller  Kräfte  zu  einer  einheitlichen 

wirtschaftlichen  Organisation.  Daher  läßt 
der  Zentralverband  bei  den  Konsumvereinen 

*)  Vgl.  dieses  Hdw.  3.  Aufl.,  VI.  Bd.,  S.  153  ff. 
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Produktivbetriebe  nur  insoweit  zu,  als  diese 
lokalen  Bedürfnissen  dienen. 

Ein  großer  Teil  der  Konsumvereine 
schloß  früher  sog.  Lieferantenverträge  ab, 
durch  welche  Geschäftsleute  verpflichtet 
werden,  Mitgliedern  des  Vereins  Rabatt  zu 
gewähren.  Ausschließlich  auf  diese  Art  des 
Geschäftsbetriebes  beschränken  sich  die  sog. 
Markenkonsumvereine,  die  fast  ohne  jede 
wirtschaftliche  Bedeutung  sind  und  des  ge- 

nossenschaftlichen Charakters  entbehren.  — 
Durch  die  Novelle  von  1896  ist  dieser  Verkehr 
erschwert. 

Zu  den  Konsumvereinen  zu  rechnen  sind 
in  gewissem  Sinne  auch  die  im  alleinigen 
Interesse  von  Konsumenten  betriebenen 

Produktivgenossenschaften.  Derartige  Ge- 
nossenschaften beruhten  meist  auf  Bäckerei- 

betrieben; sie  sind  nur  vereinzelt  geblieben. 
10.  Gemeinschaftlicher  Einkauf.  Der 

gemeinschaftliche  Einkauf  hat  von  Anbeginn 
die  Konsumvereine  lebhaft  beschäftigt.  Im 
Lauf  der  Jahrzehnte  sind  verschiedene  Ein- 

kaufsgesellschaften gegründet.  Im  Zentral- 
verband  deutscher  Konsumvereine  dient 

dem  gemeinschaftlichen  Einkauf  die  Ham- 
burger Großeinkaufsgesellschaft  und  im 

Reichsverband  deutscher  Konsumvereine 
die  Großeinkaufszcntrale  deutscher  Konsum- 

vereine Düsseldorf-Reisholz.  Dazu  kommen  in 
einzelnen  Verbänden  Einkaufsvereinigungen 
und  Einkaufstage.  Einkaufsgesellschaften 
bestehen  heute  fast  in  allen  Ländern  nach  dem 

Vorbild  der  englischen  Großeinkaufsgesell- 
schaften in  Manchester  und  Glasgow.  Ihre 

Aufgabe  beschränkt  sich  nicht  auf  den  Handel, 
sondern  sie  sind  bestrebt,  die  Produktion  in 
ihren  Betrieb  einzubeziehen  (vgl.  oben). 
Die  notwendigen  Betriebskapitalien  werden 
von  den  Konsumvereinen  aufgebracht,  und 
um  deren  Leistungsfähigkeit  auf  diesem 
Gebiet  zu  stärken,  wird  ihnen,  wieder  nach 
englischem  Vorbild,  die  Pflege  des  Spar- 

kassenverkehrs empfohlen;  die  Konsum- 
vereine sollen  das  in  ihrem  Geschäfts- 

betrieb nicht  gebrauchte  Geld  bei  der  Ham- 
burger Großeinkaufsgesellschaft  anlegen,  die 

übrigens  auch  eine  Bankabteilung  hat.  Der 
Gedanke  nach  Gründung  einer  besonderen 
Arbeiterbank  wurde  schon  oftmals  erörtert. 

Auf  der  Internationalen  Tagung  zu  Basel 
ist  die  Gründung  einer  Internationalen  Groß- 

einkauf sgesellschaft  als  nächstes  Ziel  be- 
zeichnet. Ganz  besonders  scheinen  darum 

die  russischen  Konsumvereine  bemüht  zu 
sein,  die  auf  diesem  Wege  den  Waren- 

austausch auf  genossenschaftlicher  Grund- 
lage glauben  durchführen  zu  können. 

11.  Die  Kriegs-  und  die  Nachkriegszeit. 
Bei  Beginn  des  Krieges  hatten  die  Konsum- 

vereine einen  starken  Ansturm  der  Mitglieder 
zu  bestehen,  die  sich  mit  Waren  versorgen 
wollten.    Viele  Konsumvereine  suchten  sich 

dagegen  durch  Rationierung  der  Waren  zu 
schützen.  Während  des  Krieges  wurden 
die  Konsumvereine  zum  großen  Teil 
Warenverteilungsstellen  der  Kommunalver- 

bände. Vielfach  wurden  ihnen  große 
Schwierigkeiten  bereitet,  indem  man  sie 
nicht  als  „Händler"  anerkennen  wollte.  Der 
Geschäftsbetrieb  ihrer  Zentralen  war  infolge 
der  für  die  Warenversorgung  des  Landes  auf- 

gestellten Grundsätze  außerordentlich  beengt. 
Von  Regierungen  und  Stadtvertretungen 
wurde  aber  auch  oftmals  den  Konsumvereinen 
die  Anerkennung  nicht  versagt,  daß  sie  in 
hervorragender  Weise  bei  der  Versorgung  der 
Bevölkerung  mit  AYaren  mitgewirkt.  Die 
Konsumvereine  hatten  alle  die  Schwierig- 

keiten kennenzulernen,  die  die  notwendige 
Folge  des  Warenmangels,  der  Rationierung, 
der  Preisfestsetzung  waren.  Eingehende 
Schilderungen  finden  sich  in  den  Jahrbüchern 
des  Zentralverbandes  deutscher  Konsum- 

vereine und  des  Deutschen  Genossenschafts- 
verbandes. Erst  im  Januar  1919  wurden 

durch  Erlaß  des  Staatssekretärs  des  Reichs- 
ernährungsamtes „Richtlinien  betreffend  Be- 

handlung der  Konsumvereine  und  des  Groß- 
handels bei  der  Warenverteilung  und  bezüg- 

lich der  erweiterten  Einschaltung  der  Groß- 
einkaufsgesellschaften als  Großverteiler"  ge- 

geben. 
Mit  der  Aufhebung  der  staatlichen  Be- 

wirtschaftung und  der  Kriegsgesellschaften 
begann  dann  entsprechend  wieder  die  Be- 

wegungsfreiheit. Es  machte  sich  auch  bei  den 
Konsumvereinen  das  Auf  und  Nieder  der 
Wirtschaft  bemerkbar.  Ganz  besonders 
zeigte  sich,  daß  das  Betriebskapital  nicht  der 
Entwertung  des  Geldes  und  den  gesteigerten 
Preisen  entsprach.  Mit  Erhöhung  des  Ge- 

schäftsanteils suchte  man  sich  notdürftig  zu 
helfen.  Drohend  blieb  immer  die  steigende 
Last  der  Unkosten.  Immer  schwerer  wurde 
vielen  Konsumvereinen,  die  Rentabilität  zu 
halten  und  angemessene  Dividende  heraus- 
zuwirtschaften.  Die  Konsumvereine  blieben 

auch  nicht  mehr  die  unbestrittenen  ge- 
nossenschaftlichen Warenverteilungsstellen, 

sondern  Betriebsräte  nahmen  die  Waren- 
versorgung der  Arbeiter  in  die  Hand.  Vor 

allem  versuchten  sich  in  großem  Umfange 
auf  diesem  Gebiet  die  Gewerkschaften,  denen 
vom  Staat  zunächst  25  Millionen  gewährt 
wurden.  Es  wurde  eine  besondere  Waren- 

versorgungsstelle der  deutschen  Gewerk- 
schaften ins  Leben  gerufen.  Die  Gewerk- 
schaften planten  eine  Erhöhung  des  bisher 

der  Warenversorgungsstelle  gewährten  Kre- 
dits auf  50  Millionen,  um  etwa  1000  Filialen 

im  Reich  zu  errichten.  Gegen  dieses  den 
Textilhandel  schädigende  Vorgehen  erhoben 
diese  Verbände  Einspruch  und  erreichten, 
daß  das  Reichsarbeitsministerium  das  Ver- 

langen mit  Rücksicht  darauf  ablehnte,  daß 
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zurzeit  von  einem  Notstand  in  der  Textil- 
branche  nicht  die  Rede  sein  kann.  Der 

deutsche  Industrie-  und  Handelstag  wandte 
sich  ebenfalls  gegen  die  Erhöhung  des  Kredits. 
Der  Reichsarbeitsminister  bestritt  die  er- 

wähnte Krediterhöhung  und  gab  nur  zu, 
daß  der  Warenversorgungsstelle  für  eine 
kurz  bemessene  Übergangszeit  ein  Nach- 

tragskredit von  0  Mill.  M.  gewährt  sei.  Im 
Zentralverband  deutscher  Konsumvereine 

stieß  diese  Bewegung  natürlich  auch  auf 
stärkste  Opposition. 

Mit  verstärktem  Eifer  wird  gegen  die 
Konsumvereine  wieder  der  Kampf  des 
Kleinhandels  geführt,  der  auf  den  ver- 

schiedensten Warengebieteu  bis  zur  Boy- 
kottierung  geht,  d.  h.  daß  unter  dem  Einfluß 
des  Kleinhandels  der  Großhandel  und  die 

Fabrikanten  auf  gewissen  Gebieten  die  Lie- 
ferung an  Konsumvereine  ablehnen.  Der 

Wiesbadener  Genossenschaftstag  (1921)  hat 
ausgesprochen,  daß  nötigenfalls  die  Gesetz- 

gebung würde  angerufen  werden,  um  diese 
Beschränkung  von  den  Genossenschaften 
zu  nehmen.  Neuerdings  sind  unter  Führung 
des  Reichswirtschaftsministeriums  Verhand- 

lungen zwischen  Industrie,  Bande]  und  Ge- 
nossenschaften  in  die  Wege  geleitet,  um  eine 
Verständigung  über  die  Warenbelieferung 
der  Genossenschaften  zu  erzielen.  Das  ist 
das  Bild,  das  die  Konsumvereine  bei  Beginn 
des  Jahres  1922  bieten. 

12.  Statistische  Mitteilungen.  Es  wird 
hier  Bezug  genommen  auf  die  statistischen 
Angaben  in  dem  Art.  „Erwerbs-  und  Wirt- 

schaftsgenossenschaften". 

Literatur:  Vgl.  die  Angaben  zu  dem  Asrt^,,Er- 
werbs-  und  Wirtschaftsgenossenschaften''.  Tns- 
besonder<  kommen  hier  in  Betracht:  Or&ger, 

Einführung  i>t  das  deutsche  Genossenschafts- 
wesen, Berlin  1907.  —  Derselbe,  „Grundriß" 

19SS.  —  v.  Elm,  Die  Genossenschaftsbewegung, 
Berlin  1901.  —  11.  Mülle)',  Die  Erlassen- 
kampftkeorie  und  das  Neutralüätsprinzip  der 
Konsumgenossenschaftsbewegung,  Basel  1907.  — 
Huhu,  Das  Konswmverei/nswesen  in  Deutschland, 
Berlin  190t.  —  Schneidet:  Handbuch  fiir 
Konsumvereine,  Berlin  1904-  —  Staudinger, 
Dir  Konsumgenossenschaft,  Leipzig  1920.  —  II. 
Lavcvijne,  I.r  regime  coopcralif.  Etüde  generale 
de  la  Cooperation  de  consom/mation  en  Europe, 
Paris  mos.  —  Totmnlanz,  Theorie,  Geschieht! 
und  Praxis  der  Konsumentenorganisation,  Ber- 

lin 1914-  —  Blätter  für  Genossenschaftswesen, 
Berlin.  —  Konsumgenossenschaftliche  Rundschau, 
Hamburg.  —  Konsumgenossenschaftliche  Praxis, 
Düsseldorf.  —  Jahrbücher  des  Deutschen  Ge- 

nossenschaftsverbandes, Berlin.  —  Jahrbücher 
des  Zentralverbandes  deutscher  Konsumvereine, 

Hamburg.  —  Jahresberichte  des  Reichsverbandes 
deutscher  Konsumvereine. 

Hans  Orüger. 

Kontinentalsperre 
.  Wirtschaftsblockade 

Konversionen. 

I.  Allgemeines.  1.  Begriff  und  Arten  dor 
Konversionen.  2.  Die  verschiedenen  Formen  der 
Konversionen.  3.  Das  Recht  und  die  Zweck- 

mäßigkeit der  Konversionen.  4.  Die  finanz- 
he  Durchführung  der  Konversionen. 

11.  Die  Geschichte  der  Konversionen. 
1.  Deutschland,  2.  Oesterreich-Ungarn.  3.  Eng- 

land.   4.  Prankreich.    5.  Andere  Staaten. 

I.  Allgemeines. 

1.  Begriff  und  Arten  der  Konversionen. 
Die  Ausdrücke  Konversionen,  Konvertie- 

rungen werden  für  eine  Mehrzahl  von  Er- 
scheinungen des  öffentlichen  Schulden- 

wesens gebraucht.  Allen  diesen  Fällen 
ist  gemeinsam,  daß  es  sich  dabei  um 
Schuldumwandlungen  handelt,  die  natur- 

gemäß die  verschiedensten  Zwecke  im  Auge 
Italien  können.  Sie  werden,  wenn  nicht  ein 

Rechtsbruch  stattfinden  soll,  stets  im  for- 
mellen Einverständnis  zwischen  Gläubiger 

und  Schuldner  vorgenommen  und  sind  regel- 
mäßig darauf  gerichtet,  dem  Schuldner  er- 

wünschtere Bedingungen  des  Schuldvertrages 
zu  erwirken,  in  der  Hauptsache  konzen- 

triert sich  das  schuldnerische  Interesse  auf 

eine  Schulderleichterung,  und  daher  wird  die 
Frage  der  Zinsermäßigung  oder  erwünsch- 

terer Tilgungsbedingungen  stets  im  Mittel- 
punkte stehen.  Nicht  so  sehr  eine  Zins- 

ermäßigung, wohl  aber  erwünschtere  Til- 
gungsbedingungen wurden  erstrebt  bei  Ver- 

wandlung der  ewigen  Renten  in  Zeit-  und 
Leibrenten,  der  ewigen  Renten  in  Tilgungs- 
schuldcn,  der  Tilgungsschulden  in  ewige 
Renten,  bei  Umgestaltung  schwebender 
Schulden  in  fundierte  Schulden  („Fundie- 

rung"). Einen  anderen  Charakter  hat  die 
Umänderung  von  Namenpapieren  in  Inhaber- 

papiere, von  Briefschulden  in  Buchschulden. 
Danach  müssen  wir  die  Konversionen 

im  allgemeinen  unterscheiden  in  Konsolida- tionen und  Konversionen  i.  e.  S. 

1.  Konsolidation  oder  Konsoli- 

dierung (Sicherung,  Befestigung,  Vereini- 
gung) nennen  wir  entweder  die  Ersetzung 

einer  Schuld  mit  kurzer  Verfallfrist  durch 
eine  fundierte  Schuld  oder  die  Vereinigung 

mehrerer,  meist  älterer  Anleihen  mit  ver- 
schiedenen Heimzahlungsbedingungen  zu 

einer  einheitlichen  Gesamtanleihe  ohne  Til- 
gungspflicht (Rentenschuld)  in  Form  sog. 

konsolidierter  Schuldverschreibungen  (Kon- 
solidierte Anleihe,  dette  consolidee.  Consols 

=  Consolidated  Stocks).  Man  will  dadurch 
teils  unfundierte  Schulden  in  fundierte  ver- 
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wandeln,  teils  die  Ungleichheit  in  der  Ver- 
zinsung oder  in  sonstigen  Rechtsverhält- 

nissen ^beseitigen,  teils  das  Rechnungs-  und 
Zahlungswesen  vereinfachen  oder  die  Til- 

gungspflicht hinausschieben  oder  ganz  auf- 
heben. So  hat  England  seine  verschiedenen, 

getrennten  Schuldgattungen  in  einen  ein- 
heitlichen „Typus"  konsolidiert.  Preußen 

hat  bei  den  1869  ausgegebenen  Schuldtiteln, 
die  bis  1885  unkündbar  waren,  die  Tilgungs- 

pflicht durch  eine  Konsolidation  ganz  be- 
seitigt und  ewige  Renten  konstituiert.  Die 

Konsolidierung  wird  auf  um  so  größere 
Schwierigkeiten  stoßen,  je  ungleicher  die 
Rechte  und  Interessen  der  verschiedenen 

Gläubigergruppen  geartet  sind. 
2.  Konversion  oder  Konvertie- 

rung i.  e.  S.  —  wenigstens  nach  der  in 
Deutschland  üblich  gewordenen  Terminolo- 

gie —  ist  dagegen  die  Herabsetzung  des  Zins- 
fußes bereits  begebener,  im  Verkehr  be- 

findlicher Anlehen  und  die  damit  verknüpfte 
Ermäßigung  der  Zinsenlast  für  öffentliche 
Schulden.  Es  ist  dabei  ohne  Belang,  ob  zu 
diesem  Zwecke  die  alten  Schuldverschrei- 

bungen nur  abgestempelt  oder  gegen  neue 
umgetauscht  werden.  Für  den  Schuldner 
wird  dadurch  die  Last  der  Verpflichtungen 
erleichtert,  für  den  Gläubiger  erwächst  dar- 

aus eine  Schmälerung  seines  Zinsenbezugs. 
Die  rechtliche  Grundlage  der  Konversion 
i.  e.  S.,  die,  solange  der  Staat  keine  ent- 

gegengesetzten Verbindlichkeiten  einge- 
gangen hat,  juristisch  statthaft  ist,  beruht 

auf  dem  freien  Vertrag  zwischen  Gläubiger 
und  Schuldner.  Doch  ist  letzterer  unter  allen 
Umständen  verpflichtet,  dem  ersteren  die 
Wahl  zwischen  der  Annahme  der  Zins- 

reduktion und  der  Heimzahlung  der  Schuld 
zu  lassen. 

Mit  den  Konsolidationen  werden  häufig 
Konversionen  i.  e.  S.  verbunden,  so  daß 
zugleich  mit  der  Schuldumwandlung  eine 
Zinsreduktion  vorgenommen  wird.  In  diesen 
nicht  seltenen  Fällen  gehen  dann  beide  Be- 

griffe ineinander  über. 
2.  Die  verschiedenen  Formen  der  Kon- 

versionen. Die  Schuldu inwandlungen  kön- 
nen nach  der  herrschenden  Lehre  in  einer 

vierfachen  Form  geschehen: 
1.  Die  einfache  Zinsreduktion  zur 

Minderung  der  Zinsenlast  ohne  Veränderung 
des  Nominalbetrags  der  Schuldkapitalien. 
Hier  wird  der  Zinsfuß  einer  Anleihe  herab- 

gesetzt und  diese  daher  niedriger  verzinst, 
z.  B.  mit  314%  anstatt  mit  4%.  Die  Schuld- 
und  Rententitel  werden  mit  neuen  Kupon- 

bögen versehen  und  abgestempelt  oder  gegen 
neue  vom  gleichen  Betrage  umgetauscht. 
Das  Nominalkapital  der  Schuld  bleibt  bei 
dieser  al  pari  ausgeführten  Konversion  (con- 
version  au  pair)  unverändert.  Der  Schuldner 
gewinnt,  weil  er  bei  gleichbleibender  Kapital- 

schuld für  diese  weniger  Zinsen  zu  zahlen 
braucht.  Der  Gläubiger  verliert  an  seinem 
Zinsbetrage,  ohne  für  diese  Einbuße  ander- 
weite  Gegenleistungen  zu  empfangen. 

Diese  Methode  wurde  bei  den  meisten 
neueren  Konversionen  angewendet,  z.  B.  bei 
den  fünf  großen  Konvertierungen  in  Deutsch- 

land vom  Jahre  1896-1897. 
2.  Die  Zinsreduktion  mit  gleich- 

zeitiger Erhöhung  des  Nominalbe- 
trags der  Schuldkapitalien.  Hier  wird 

der  Zinsfuß  zunächst  herabgesetzt,  die  alten 
Schuldtitel  werden  zum  Nominalbetrage  an- 

genommen, die  neuen,  niedriger  verzinslichen 
Schuldverschreibungen  unter  Pari  berechnet 
und  zwar  zu  einem  höheren  Satze,  als  sich 
aus  dem  Verhältnis  des  neuen  Zinsfußes  zum 
alten  ergeben  würde  (conversion  au  dessous 
du  pair).  Eine  4% ige  Anleihe  wird  in  eine 
3% ige  umgewandelt,  wobei  z.  B.  die  Stücke 
der  alten  Anleihe  zum  Parisatze  angenom- 

men werden,  dafür  aber  bei  der  neuen  An- 
leihe ein  höherer  Nominalbetrag  und  ein 

niedrigerer  Kurs  festgesetzt  wird.  9000 
Stücke  zu  4%  ä  1000  Fr.  werden  in  10000 
Stücke  zu  3%  ä  1000  Fr.  Nominal,  jedoch 
zum  Kurse  von  90%  umgewandelt.  Das 
Schuldkapital  wird  zwar  um  1  Mi  11.  Fr.  ver- 

mehrt, die  Zinsenlast  aber  um  60000  Fr.  ver- 
mindert. Will  man  an  Zinsen  sparen  und 

ist  das  ältere  (höher  verzinsliche)  Anlehen 
zu  einem  dem  mittleren  entsprechenden 
Zinsfuße,  d.  h.  in  Kongruenz  mit  dem  mitt- 

leren (durchschnittlichen,  reellen)  Zinsfuß 

(vgl.  Art.  „Anleihen"  oben  Bd.  I  S.  325,  326), 
aufgenommen,  so  ist  dieser  "Weg  für  den Schuldner  vorteilhafter  als  die  einfache  Zins- 

reduktion auf  einen  Zinsfuß  unter  diesem 
mittleren.  Würde  das  letztere  geschehen, 
so  müßte  sich  der  Kurs  der  neuen  Anleihe 
auf  100:4  =  x:3  oder  auf  75%  stellen. 
Um  aber  bei  diesem  Kurse  zu  3%  Zinsen 
ein  reales  Schuldkapital  von  9000000  Fr. 
zu  erhalten,  müßte  ein  Nominalkapital  von 
12  Mill.  Fr.  verschrieben  oder  eine  Schuld- 

vermehrung von  3  Mill.  Fr.  bewilligt  werden, 
während  im  ersten  Falle  nur  eine  solche  von 
1  Mill.  Fr.  erforderlich  ist.  Und  diese  Schuld- 

vermehrung von  3000000  Fr.  würde  selbst- 
redend den  Gewinn  der  Zinsherabsetzung 

illusorisch  machen:  der  Schuldner  müßte 
jetzt  bei  3%  ebensoviel  Zinsen  zahlen  als 
früher  bei  4%.  Der  Vorteil  für  den  Schuld- 

ner liegt  hier  in  der  Erleichterung  der  Zinsen- 
last, der  allerdings  eine  Erhöhung  der  zu 

tilgenden  Kapitalschuld  gegenübersteht.  Der 
Gläubiger  gewinnt  durch  die  Verschreibung 
eines  höheren  Nominalkapitals  bei  al  pari- 
Rückzahlung  des  Kapitals  oder  er  kann  auf 
eine  Kurssteigerung  hoffen. 

Solche  Schuldumwandlungen  sind  ehe- 
dem öfters  in  Frankreich,  England  (hier  zu- 
letzt 1822)  und  in  anderen  Ländern  vorge- 
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kommen.     In  neuerer  Zeit  hat  man  jedoch  i 
eine  so  geartete  Erhöhung  des  Schuldkapitals  | 
vermieden  oder  sie  sogar  teilweise  durch  ge- 
Betzliche    Vorschriften    ausdrücklieh    ausge- ! 
schlössen. 

3.  Konversionen  mit  gleichzeitiger 
Neubeschaffung  von  Kapitalien.  Der 
Schuldner  kann  die  Schuldumwandlungen 
zugleich  benutzen,  um  sich  neues  Kapital 
zu  beschaffen,  den  Gläubiger  zu  Zuzah- 
lungen  anzureizen.  Dies  kann  geschehen 
durch: 

a)  Herabsetzung  des  Zinsfußes  und 
Mehrung    der    Schuldkapitalien  (Con- 
version  avec  soultej.     Durch  die  Reduktion 
des  Zinsfußes,  z.  B.  von  5  auf  4%,  wird  eine 
Zinsenersparnis    erzielt.        Die    Gewinnung 
dieses  Spielraums,  der  z.  B.  bei  100  Mill.  Fr. 
1000000  Fr.    betragt,   kann   der    Schuldner; 
nun    benutzen   zur   Aufnahme    eines    neuen 
Anlehns,  z.  B.  von  25  Mill.  Fr.,  ohne  seine  I 
Zinsverbindlichkeiten     zu     erhöhen.      Der ; 
gleiche   Zweck    wird    aber    erreicht,    wenn 
der  Schuldner  eine  Zinsreduktion  vornimmt, 
dein    ( il;üihi^:T    aber    trotzdem    die   gleiche  j 
Verzinsung    fortleistet    und    der    Schuldner! 
auf  eine   Bückzahlung   binnen   bestimmter 
Frist  verzichtet,  wenn  der  Gläubiger  eine 

Zuzahlung  zur  bisherigen  Schuldsumme  ge- j 
währt.  Diese  Zuzahlung  nennt  man  die 

„Soulte"  („Saldo-Uebertrag"'),  d.  h.  die 
Leistung  einer  Geldsumme  zur  Wiederher-  j 
Stellung  der  Gleichheit  bei  einer  Teilung. 
Der  Schuldner  hat  dadurch  den  Vorteil  einer 
leichten  Anwerbung  neuer  Kapitalien  und 
der  Hinausschiebung  der  Tilgungsfristen,  der 
Gläubiger  schützt  sich  durch  das  Opfer  der 
Zinsreduktion  gegen  unbequeme  Rückzah- 

lung der  Schuldsumme. 
Der  französische  Finanzminister  Achille 

Fould  konvertierte  1862  die  4*/2%ige  Rente 
in  eine  3%  ige,  ohne  daß  den  Gläubigern 
der  Rentenbezug  gekürzt  wurde.  Für  diesen 
Vorteil  einer  Kurssteigerung  oder  der  Rück- 

zahlung hatten  die  Gläubiger  eine  Soulte 
von  160,8  Mill.  Fr.  zu  leisten  und  zwar  für 
je  45  Fr.  Rente  die  (einmalige)  Summe  von 
54  Fr.,  d.  h.  5,40%  des  durch  den  Renten- 

empfang dargestellten  Kapitals.  Nach  Ab- 
zug von  rund  3  Mill.  Fr.  Konversionskosten 

hatte  der  Staatsschatz  einen  einmaligen  Ge- 
winn von  über  157  Mill.  Fr. 

b)  Erhöhung  des  Zinsfußes  ohne 
Aenderung  der  Schuldkapitalien,  die 
Arrosierung  (Arrosement,  Befeuchtung, 
Anfrischung).  Die  Zinsenlast  und  der  Zins- 

fuß wird  erhöht,  letzterer  unter  Umständen 
nur  nominell,  während  die  Höhe  der  Schuld- 

summe unverändert  bleibt.  Diese  Methode 

ist  dadurch  charakterisiert,  daß  neues  Ka- 
pital beschafft  wird,  ohne  daß  die  Vermeh- 
rung des  Nominalbetrags  der  Schuld  not- 

wendig wäre.  Arrosierung  (von  arroser,  be- 
Handwörterbuch der  StaatswLssenschaften    i.  Auf! 

gießen)  bezeichnet  überhaupt  jede  nachträg- 
liche Zahlung,  durch  welche  die  Sicherung 

bestehender  Rechte  aus  früheren  Zahlungen 
gewährleistet  wird.  Der  Zweck  solcher  Mani- 

pulationen ist  vor  allem,  dem  Staate  neues 
Kapital  zuzuführen.  Sodann  aber  werden 
solche  Maßregeln  ergriffen,  wenn  der  mittlere 
oder  landesübliche  Zinsfuß  stark  gestiegen 
ist,  die  Kurse  der  älteren  Schuldgattungen 
mit  niedrigeren  Zinsfüßen  erheblich  im 
Kurse  gewichen  sind  und  daher  Rückzahlung 
und  Konversion  erschwert  werden.  Bei 
Tilgungsschulden,  die  in  bestimmten  Fristen 
al  pari  einzulösen  sind,  würde  die  Rück- 

zahlung dem  Staate  erhebliche  Opfer  kosten. 
Nun  haben  aber  die  höher  verzinslichen  Pa- 

piere auch  einen  höheren  Kurs,  und  so  wird 
Rückzahlung  und  Konversion  durch  Arro- 

sierung erleichtert,  indem  gegen  einen  Nach- 
schuß an  Kapital  ein  niedriger  verzinsliches 

Aulelien  in  ein  höher  verzinsliches  ver- 
wandelt wird.  Der  Vorteil  für  den  Gläubiger 

besteht  darin,  daß  er  sich  durch  diesen 
Nachschuß  ein  höher  verzinsliches  Papier 
erkauft  und  die  unbequeme  Heimzahlung 
hinausschiebt. 

In  Oesterreich  hatten  1798  bei  dem 

Arm  ierungsanlchen  die  Inhaber  der  Banko- 
Obligationen  eine  Zuzahlung  von  30%  zum 
Nennwert  ihrer  4% igen  Obligationen  zu 
leisten,  wofür  sie  einen  5%igen  Typus  in 
der  Höhe  des  gleichen  Nennbetrages  er- 

hielten. Die  englische  Arrosierung  vom  Jahre 
1818  erstreckte  sich  auf  27,30  Mill.  £  3%iger 
Anlehen,  die  gegen  Zuschuß  von  11  £  bar  in 
3%% ige  Stocks  verwandelt  wurden.  Die 
Operation  entstand  aus  der  finanziellen  Not- 

lage und  brachte  dem  Staate  einen  Gewinn 
von  3,100  Mill.  £,  wobei  die  Zinsenlast  nur 
um  136500  £  gestiegen  war.  Das  Sinken  des 
Zinsfußes  machte  1822  eine  neue  Konversion 

möglich,  wodurch  die  übernommene  Zinsen- 
lasterhöhung wieder  vermindert  werden 

konnte. 
4.  Konversionen  mit  Minderung 

des  Nominalkapitals  und  gleichblei- 
bender Zinsenlast.  Hier  wird  zwischen 

Gläubiger  und  Schuldner  eine  freiwillige 
Vereinbarung  in  der  Richtung  getroffen,  daß 
der  Gläubiger  seinen  bisherigen  Zinsenbezug 
forterhält  und  seine  Forderung  an  Kapital- 

schuld reduziert,  wogegen  der  Schuldner  auf 
bestimmte  Zeit  auf  die  Rückzahlung  in 
rechtsverbindlicher  Weise  verzichtet.  Der 

Schuldner  verspricht  z.  B.  eine  bereits  be- 
gebene Anleihe  von  10  Mill.  M.,  die  zu  4  % 

verzinslich  ist,  vor  25  Jahren  nicht  zurück- 
zuzahlen, die  Zinsen  in  gleicher  Höhe  fort- 

zuentrichten,  wenn  sich  die  Gläubiger  zu 

einer  Kapitalreduktion  von  2  Mill.  M.  ver- 
stehen. Der  Schuldner  hat  den  Gewinn, 

das  Schuldkapital  herabgesetzt  zu  haben, 
dem    Gläubiger   bleiben   auch   in   Epochen 

Bd.  v.  56 
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sinkender  Tendenz  des  Zinsfußes  seine  bis- 
herigen Zinseneinkünfte  auf  längere  Zeit 

gesichert. 
Im  Laufe  der  letzten  Menschenalter  ist 

nur  die  erste  dieser  vier  Formen,  die  ein- 
fache Zinsreduktion,  vorgekommen.  Die 

übrigen  gehören  der  älteren  Finanzgeschichte 
an.  Wir  befanden  uns  von  1875—1898 
dauernd  in  einer  Epoche  des  sinkenden  Zins- 

fußes und  erheblichen  Kapitalüberflusses, 
der  erst  durch  die  industrielle  Hausse  seit 
1898  in  andere  Kanäle  abgeleitet  wurde. 
Außerdem  haben  die  Kentenschulden  end- 

gültig den  Typus  der  Tilgungsschulden  ver- 
drängt, und  damit  sind  auch  alle  Gründe 

weggefallen,  die  solche  Maßregeln  im  Inter- 
esse der  Kapitalrückzahlung  notwendig 

machten.  Daher  sind  jene  Formen  der 
Schuldenumwandlung  im  Finanzwesen  un- 

serer Kulturstaaten  verschwunden,  um  dem 
Systeme  von  Zinsreduktionen  Platz  zu 
machen.  Sollte  aber  in  Zukunft  auf  längere 
Perioden  eine  steigende  Tendenz  des  Zins- 

fußes eintreten  oder  Kapitalknappheit  herr- 
schen, so  könnten  die  älteren  Konvertierungs- 

methoden recht  wohl  wieder  praktische 
Bedeutung  gewinnen. 

Eine  Uebergangsform  ist  die  aufge- 
schobene Konversion  (conversion  dif- 

fe>6e,  Deuda  diferida)  bei  der  eine  Zins- 
reduktion, z.  B.  von  5  auf  4%,  vorgenommen 

wird,  für  eine  bestimmte  Zwischenzeit  aber 
eine  Uebergangskonversion  zur  Abschleif  ung 
der  Härten  eingeschaltet  wird.  Es  wird 
z.  B.  den  Gläubigern  auf  10  Jahre  ein  4%%- 
iger  Zins  (statt  eines  5% igen)  bezahlt,  und 
erst  vom  11.  Jahre  tritt  die  4% ige  Verzin- 

sung in  Kraft. 
Ein  besonderer  Typus  aufgeschobener, 

automatisch  eintretender  Konversion  im 

Sinne  der  Zinsminderung  tritt  bei  sog.  Staffel- 
anleihen (Preußen  1908)  auf.  Gleich  bei  der 

Emission  z.  B.  einer  Anleihe  mit  4%  Zinsen 
wird  bestimmt,  daß  sich  von  selbst  ohne  wei- 

teres nach  einer  Reihe  von  Jahren  die  Ver- 
zinsung auf  3%%,  später  3%%  mindern 

soll.  Jede  automatisch  in  der  Zukunft  ein- 
tretende Zinsermäßigung  setzt  voraus,  daß 

Jahrzehnte  hindurch  die  Senkung  des  Zins- 
satzes andauern  wird.  Dies  ist  nie  sicher 

vorauszusehen.  Irrt  man  sich,  so  droht  mit 
Eintritt  der  Zinsminderung  eine  uner- 

wünschte Kursverschlechterung  der  Anleihe. 
3.  Das  Recht  und  die  Zweckmäßig- 

keit der  Konversionen.  Bei  den  Konver- 
sionen i.  e.  S.,  d.  h.  bei  den  Zinsreduktionen, 

entsteht  die  Frage,  ob  sie  überhaupt  recht- 
lich zulässig  und  ökonomisch  zweckmäßig 

seien.  Vielfach  ist  die  Meinung  verbreitet, 
daß  man  es  hier  mit  einem  Rechtsbruche 
zu  tun  habe.  Allein  dies  würde  doch  nur 
dann  der  Fall  sein,  wenn  der  Staat  oder 
sonstige  öffentliche  Körper  Verbindlichkeiten, 

nicht  zurückzuzahlen  und  nicht  zu  konver- 
tieren, eingegangen  hätten.  Sobald  dem 

Staate  als  Schuldner  die  Kündigungsrechte 
zustehen  und  die  Vertrags-  und  gesetzmäßigen 
Bedingungen  eingehalten  werden,  läßt  sich 
gegen  das  System  der  Konversionen  nichts 
einwenden.  Es  handelt  sich  bei  solchen 
Operationen  stets  um  die  Achtung  der 
Gläubigerrechte  und  den  Ausschluß  des 
Zwanges.  Denn  eine  zwangsweise  Konver- 

sion pflegt  in  der  Regel  einem  teilweisen 
Staatsbankrott  gleichzukommen.  Die  recht- 

liche Grundlage  einer  normalen  Konversion 
ist:  der  Staat  kündigt  das  Schuldkapital  dem 
Gläubiger  und  stellt  ihn  vor  die  Wahl,  ent- 

weder dieses  heimgezahlt  zu  erhalten  oder 
sich  den  neuen  Bedingungen,  die  in  der 
Schuldurawandlung  vorgesehen  sind,  zu 
fügen.  Der  Staat  als  Schuldner  handelt  hier 
genau  so  wie  jeder  Schuldner,  der  eine  für  ihn 
günstige  Lage  des  Geldmarkts  ausnutzt. 
Dazu  tritt  die  Erwägung,  daß  die  Schulden 
aus  den  Steuern  regelmäßig  verzinst  und 
getilgt  werden  müssen,  bei  der  Konversion 
die  Interessen  der  Steuerzahler  erheblich  in 

Frage  kommen,  die  Entlastung  des  Staats- 
schatzes also  nächste  Pflicht  der  Regierung 

ist.  Dem  Gläubiger  stehen  aber  in  der  Regel 
so  weitgehende  Kündigungsrechte  nicht  zu. 
Daraus  aber  den  Satz  abzuleiten,  daß  der 
Staat,  weil  er  einseitig  mit  Kündigungs-  und 
Heimzahlungsrechten  ausgestattet  sei,  der 
Gläubiger  aber  nicht,  notwendigerweise  we- 

nigstens moralisch  verpflichtet  sei,  die  mit 
allen  Zinsreduktionen  verbundenen  Schmäle- 

rungen der  Gläubigerinteressen  zu  vermeiden 
und  nicht  jede  Abwärtsbewegung  des  Zins- 

fußes auszuwerten,  kann  nicht  als  zulässig 
bezeichnet  werden.  Zudem  handelt  der  Staat 
eben  nach  den  Grundsätzen  des  vergesell- 

schafteten Kapitals,  das  derartige  Einspruchs- 
rechte der  Gläubiger  überhaupt  nicht  kennt 

und  das  die  Kündigungsbefugnisse  dem 
Schuldner  allein  vorbehält. 

Das  formelle  Recht  zur  Ausübung  der 
Konversion  ist  in  den  einzelnen  Staaten  ver- 

schieden geregelt.  In  England  steht  es 
der  Verwaltung  zu,  das  Parlament  hat  nur 
so  weit  Veranlassung  einzugreifen,  als  Mittel 
für  die  etwaige  Rückzahlung  erforderlich 
sind.  In  Frankreich  dagegen  ist  ein 
verfassungsmäßig  verabschiedetes,  förmliches 
Konversionsgesetz  nötig.  In  Deutschland 
und  in  anderen  Staaten  hat  man  einen 

Mittelweg  gewählt  und  gesetzliche  Ermächti- 
gung verlangt,  während  die  Ausführung  im 

einzelnen  ein  Akt  der  Verwaltung  ist. 
Wenn  das  Recht  zur  Konversion  dem 

Staate  und  den  öffentlichen  Körpern  nicht 
zu  bestreiten  ist,  so  ist  doch  noch  weiter 
die  Frage  der  Zweckmäßigkeit  der  Kon- 

versionen zu  entscheiden.  Ob  die  Vor- 
nahme einer   Konversion  im   Hinblick  auf 
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Marktlage,  Umfang  oder  Zeitpunkt  zweck- 
mäßig ist  oder  nicht,  ist  eine  reine  Tat- 

frage, die  nach  den  jeweiligen  Umständen  zu 
beantworten  ist.  Sie  setzt  voraus,  daß  der 
Zinsfuß  sich  in  einer  Epoche  sinkender 
Tendenz  befindet  und  die  Abwärtsbewegung 
des  durchschnittlichen  Zinssatzes  einen 
Unterschied  zwischen  dem  Zinsfuße,  zu 
welchem  die  Anleihe  früher  begeben  wurde, 
und  dem  gegenwärtigen  Realzinsfuße  her- 

beigeführt hat,  daß  es  jetzt  möglich  ist, 
anderswo  billigeren  Kredit  zu  bekommen. 
Meistens  handelt  es  sich  dabei  um  solche 
Schuldtitel,  deren  Kurs  dauernd  über  Pari 
steht;  dies  ist  ein  Zeichen,  daß  der  Schuldner 
zu  niedrigerem  Zinsfuße  Kapital  erhalten 
kann.  Die  Konversion  wird  begünstigt,  wenn 
es  an  anderweitigen  gewinnbringenden  An- 

lagegelegenheiten auf  dem  Kapitalmarkt 
mangelt,  andere  Länder  gleichzeitig  kon- 

vertieren, bei  niederem  Diskont  und  gün- 
stigen Wechselkursen  wenige  Hinauszah- 

lungen zu  machen  sind.  Bei  alledem  dürfen 
aber  die  allgemeineren  und  rolkswirtsebaft- 
lichen  Bedenken  und  die  sozialpolitischen 
Gefahren  nicht  gering  geschätzt  werden. 
Wenn  die  Schuldverschreibungen  in  großen 
Mengen  im  Besitze  der  Mittel-  und  der 
unteren  Klassen  sind,  so  wird  nicht  nur 
deren  Einkommen  aus  kleinem,  oft  mühsam 
erübrigten  Kapitalbesitze  geschmälert,  son- 

dern es  wird  durch  den  Anreiz,  an  Stelle  der 
konvertierten  Staatspapiere  mehr  spekula- 

tive Kapitalanlage  oder  höher  verzinsliche, 
aber  unsicherere,  ausländische  Werte  zu  er- 

werben, die  Möglichkeit  von  Krisen  und 
Kapitaleinbußen  unter  Umständen  geschaf- 

fen. Auch  werden  die  Interessen  der  Mündel- 
vermögen, Stiftungen  und  Korporationen, 

die  pflichtmäßig  ihr  Vermögen  ganz  oder  teil- 
weise in  Staatspapieren  anzulegen  haben, 

Vorsicht  auferlegen,  da  vielfach  der  Staat 
selbst,  falls  der  durch  die  Konversion  ge- 

minderte Betrag  ihrer  Einkünfte  zur  Erfül- 
lung der  ihnen  gestellten  Aufgaben  nicht 

mehr  ausreicht,  mit  seinen  Finanzmitteln 
eingreifen  muß.  Der  finanzpolitische  Vorteil 
einer  Konversion  kann  dadurch  ganz  oder 
teilweise  wieder  aufgehoben  werden.  Endlich 
kann  auch  der  Staatskredit,  namentlich  bei 
erheblicheren,  öfters  wiederholten  und  raschen 
Konversionen  in  Mitleidenschaft  gezogen,  ja 
unter  Umständen  geschädigt  und  erschüttert 
werden,  indem  die  Unterbringung  künftiger 
neuer  Anlehen  durch  die  Abneigung  des 
Kapitalistenpublikums  erschwert  oder  doch 
verteuert  wird.  Die  wirksame  Durchführung 
einer  Konversion  ist  stets  eine  wirtschaftliche 
Machtfrage,  bei  der  es  darauf  ankommt,  ob 
und  inwieweit  der  konvertierende  Staat  seinen 
darauf  gerichteten  Willen  mit  Erfolg  durch- 

zusetzen vermag  oder  nicht.  Alle  die  an- 
geführten Schäden  und  Gefahren  steigen  in 

dem  Maße,  als  die  Schuld  tatsächlich  eine 
nationale  geworden  ist,  sich  fast  aus- 

schließlich in  den  Händen  von  Inländern 
befindet,  die  Interessen  der  Staatsgläu biger 
in  den  parlamentarischen  Vertretungen  kräf- 

tigen Widerhall  finden,  wie  z.  B.  in  Frank- 
reich. Hier  wird  die  gerade  durch  die  „De- 

mokratisierung" der  Rente  bedingte  Be- einflussung des  staatlichen  Kreditwesens  zu 
einer  Schwäche  des  finanziellen  Systems. 
Aus  dem  Gesagten  geht  daher  hervor,  daß 
jede  Konversion  mit  beträchtlichen  Schwierig- 

keiten verknüpft  ist  und  die  Berücksichti- 
gung vielfältiger  Interessen  erheischt. 

4.  Die  finanztechnische  Durchführung 
der  Konversionen.  Bei  der  Durchführung 
der  Konversionen  kommt  eine  Mehrzahl  von 
allgemeinen  Regeln  zur  Anwendung.  Es 
handelt  sich  dabei  um  die  Wahl  der  zu  kon- 

vertierenden Anleihen,  der  Höhe  des  Zins- 
fußes, des  richtigen  Zeitpunktes  der  Aus- 

führung u.  dgl.  m.  Andererseits  aber  sind 
bestimmte  finanztechnische  Regeln  zu  be- 

obachten.    Diese  betreffen: 
1.  Die  Form  der  Konversion.  Sie 

kann  entweder  eine  erzwungene  oder 
eine  freiwillige  sein.  Die  zwangsweise 
Konversion  besteht  in  der  einseitigen  Er- 

klärung des  Schuldners  über  Richtung  und 
Ausdehnung  seiner  Konversionsabsicht.  Die 
Zinsherabsetzung  geschieht  nach  einseitiger 
Bestimmung  des  Schuldners,  ohne  dem 
Gläubiger  die  Wahl  zwischen  Zinsreduktion 
oder  Heimzahlung  des  Schuldkapitals  zu 
stellen.  Eine  solche  erzwungene  Konversion, 
wie  sie  z.  B.  Portugal  vornahm,  ist  stets 
ein  partieller  Staatsbankrott.  Denn  wie  die 
Schuldenkontrahierung  ein  Vertragsakt  ist, 
so  muß  auch  jede  Umänderung  der  Dar- 
lehnsbedingungen  in  dem  wenigstens  for- 

malen Einverständnis  beider  Parteien  wur- 
zeln. Es  muß  daher  mindestens  dem  Gläu- 
biger die  Rückzahlung  seines  Kapitals  an- 

geboten werden,  falls  er  der  Konversion 
nicht  zustimmt.  Für  unsere  modernen 
Kulturstaaten  mit  gesichertem  Staatskredit 
und  loyaler  Schuldenverwaltung  kommt  nur 
die  freiwillige  Konversion  in  Betracht.  Wird 
bei  dem  Konversionsangebot  zwar  der 
Grundsatz  der  Freiwilligkeit  gewahrt,  aber 
ohne  daß  das  Machtmittel  der  Androhung 
einer  dem  Gläubiger  unerwünschten  Heim- 

zahlung zum  Nennwert  wirksam  sein  kann, 
so  sind  wirkliche  Finanzvorteile  meist  nicht 
zu  erzielen.  Man  spricht  dann  wohl  mit  einer 
nicht  sehr  präzisen  Terminologie  von  „fakul- 

tativen" Konversionen,  wenn  Umwandlung 
unkündbarer  Schulden  z.  B.  von  Leibrenten 
oder  Zeitrenten  in  tilgungsfreie  Rentenschuld 
oder  Umwandlung  einer  noch  nicht  über  pari 
gestiegenen  kündbaren  Anleihe  in  eine  andere 
erstrebt  wird.  Es  handelt  sich  hier  meist  um 
Scheinerfolge. 

56* 
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2.  Besondere  technische  Probleme, 
welche  bei  Konversionen,  insbesondere  bei 

Zinsherabsetzungen  in  Betracht  kommen 
und  oft  schwierig  zu  lösen  sind,  betreffen: 
die  Wahl  des  Zeitpunktes  der  Ankündigung 
der  Konversion,  die  Bemessung  des  Ter- 

mins, innerhalb  dessen  der  Gläubiger  sich 
zwischen  Heimzahlung  oder  Zinsminderung 
zu  entscheiden  hat,  die  Rücksicht  darauf, 
daß  nicht  durch  die  Konversion  die  Klassie- 

rung der  Anleihe  verschlechtert  werden  darf. 
Verfrühte  Konvertierungen  bringen  Miß- 

erfolg, erst  recht  aber  sind  Verzögerungen 
der  notwendig  gewoi  denen  Konvertierung 

einer  „konversionsreif"  gewordenen  Schuld 
mit  unerwünschten  Folgen  leicht  verknüpft. 

3.  Die  Milderungen  und  Erleichte- 
rungen. Um  die  Gläubiger  an  der  Schuld- 

umwandlung stärker  zu  interessieren,  hat 
man  ihnen  mitunter  besondere  Vorzugsrechte 
bei  Zeichnung  auf  die  neue  Anleihe  einge- 

räumt oder  besondere  Prämien  gewährt,  sog. 

„Konversionsprämien",  die  nach  der 
früher  oder  später  abgegebenen  Erklärung 
zum  Teil  wechseln  und  namentlich  dann  zu 
befürworten  sind,  wenn  die  Schuldkapitalien 
erst  in  späterer  Zeit  rückzahlbar  sind 

Ferner  wird  öfters  mit  einer  Konversion 
das  Versprechen  verbunden,  daß  für  eine 
bestimmte  Reihe  von  Jahren  keine  Rück- 

zahlungen und  Konversionen  vorgenommen 
werden  sollen.  Oder  es  wird  umgekehrt 
versichert,  daß  die  neue  Schuld  binnen  be- 

stimmter Frist  getilgt  werden  soll.  Auch 
werden  manchmal  Befreiungen  von  Steuern 
zugestanden  (Oesterreich»  Italien).  Endlich 
ist  auch  hier  das  System  der  „aufgeschobenen 

Konversion"  (s.  o.)  zu  erwähnen,  wodurch 
mehrere  Finanzoperationen  in  einen  Akt  zu- 

sammengefaßt sind  und  durch  die  Einschal- 
tung von  Uebergangsstadien  ein  Teil  des 

vom  Gläubiger  zu  bringenden  Opfers  auf  die 
Zukunft  verschoben  wird. 

4.  Die  Kosten.  Wichtig  für  die  Durch- 
führung der  Konversionen  sind  auch  die 

Kosten,  die  dem  Vorteil  der  Zinsenersparnis 
gegenüberstehen.  Sie  sind  oftmals  von  nicht 
unbeträchtlicher  Höhe.  Sie  erwachsen  teils 
aus  der  durch  die  Konversion  verursachten 
Erhöhung  der  Schuldkapitalien,  teils  aus  der 
Prämiengewährung,  teils  aus  Provisionen  für 
Banken  und  Bankiers.  Solche  Aufwendungen 
sind  unvermeidlich,  die  Schuldenverwaltung 
muß  aber  danach  trachten,  sie  im  Interesse 
des  Schuldners  auf  ein  Minimum  zu  redu- 

zieren. So  hat  z.  B.  die  letzte  Konversion 
in  England  i.  J.  1888  erfordert:  an  ̂ %igen 
Prämien  958000  £,  an  Provisionen  an  Ban- 

kier.- 234000  £  und  an  Entschädigungen  an die  englische  und  irische  Bank  für  ihre  Mit- 
wirkung 101000  £  oder  zusammen  1293000  £, 

d.  h.  0,23%  des  konvertierten  Schuldkapitals. 

II.  Die    Geschichte   der   Konver- 
sionen. 

1.  Deutschland.  Die  Konversionen  der 
deutschen  Staaten  in  der  ersten  Hälfte  des  19. 
Jahrh.  bezogen  sich  auf  keine  allzu  beträcht- 

lichen Kapitalsummen  und  sind  daher  auch 
theoretisch  nicht  so  interessant  wie  diejenigen 
Englands  und  Frankreichs. 

In  Preußen  wurde  in  der  Friedenszeit  in  der 
ersten  Hälfte  des  19.  Jahrh.  das  Sinken  des  Zins- 

fußes ausgenutzt,  um  1838  die  4%  igen  neu- 
märkischen Interimsscheine,  1839  die  4%  igen 

kurmärkischen  Obligationen  in  3V2%ige  zu 
konvertieren.  Der  Staat  kündigte  das  Kapital  zur 
Rückzahlung  und  stellte  Prämien  den  Gläubigern 
in  Aussicht,  die  sich  mit  Umwandlung  ihrer 
Forderungen  in  niedriger  verzinsliche  einver- 

standen erklärten.  Die  Prämie  betrug  zunächst 
2%  und  ermäßigt  sich  bei  späterer  Anmeldung 
nach  einem  bestimmten  Termin  auf  1%.  Auf 
diese  Weise  wurden  im  ganzen  3.955  Mill.  Tlr. 
im  Zinsfuß  ermäßigt  und  wurde  eine  Zinsen- 

ersparnis von  19778  Tlr.  erreicht.  Eine  zweite 
Zinsherabsetzung  folgte  i.  J.  1842,  die  sich  auf 
98,973  Mill.  Tlr.  preußischer  Staatsschuldscheine 
bezog  und  den  4%igen  Zinsfuß  durch  einen 
3%%igen  ersetzte.  Zur  Konversion  angemeldet 
wurden  99,40%  der  Gesamtschuld  von  98,983 
Mill.  Tlr.  Stillschweigend  unterwarfen  sich  noch 
583350  Tlr.;  zur  baren  Rückzahlung  kamen 
6825  Tlr.  Die  erzielte  Zinsenersparnis  belief  sich 
auf  494866  Tlr.,  denen  2  Mill.  Tlr.  an  Prämien 
und  Konversionskosten  als  einmaliger  Aufwand 
gegenüberstanden.  Auch  hier  wurden  je  nach 
dem  Zeitpunkte  der  Anmeldung  der  Einver- 

ständniserklärung Prämien  von  2,  iy2  und  1% 
gewährt.  Die  nächste  Konversion  i.  J.  1851  bis 
1852  hatte  die  5% ige  1848er  Anleihe  zum 
Gegenstand,  die  unter  dem  Drucke  der  poli- 

tischen Verhältnisse  nur  zu  diesem  hohen  Zins- 
satze unterzubringen  war.  Der  Zinsfuß  wurde 

v.  l./IV.  1852  ab  von  5  auf  4y2%  ermäßigt, 
den  zustimmenden  Gläubigern  jedoch  der  5%- 
ige  Kupon  zum  l./X.  1852  voll  ausbezahlt, 
und  den  nichtzustimmenden  Renteninhaborn 

wurde  laut  Kündigung  das  Kapital  zurückge- 
zahlt. Von  14,668  Mill.  Tlr.  wurden  13,716 

Mill.  Tlr.  zur  Reduktion  angemeldet  und  nur 
951420  Tlr.  zur  Heimzahlung  eingefordert;  d.  i. 
93,80  :  6,20%.  Eine  Barprämie  wurde  nicht 
zugestanden.  Schon  1853  folgte  eine  neue 
kleinere  Konversion  von  4y2  auf  4%,  von  der 
5,800  Mill.  Tlr.  betroffen  wurden.  Hiervon 
wurden  4,000  Mill.  Tlr.  konvertiert  und  1,800 
Mill.  Tlr.  bar  zurückbezahlt;  d.  i.  69:31%. 
Die  Epoche  des  sinkenden  Zinsfußes  Ende  der 
50er  Jahre  benutzte  man  in  Preußen  zu  einer 

abermaligen  Konversion,  die  i.  J.  1862  vorge- 
nommen, sich  auf  die  4V2%igen  Anleihen  von 

1850  und  1852  bezog.  Der  Zinsfuß  wurde  auf 
4%  reduziert.  Die  zu  konvertierende  Kapital- 

summe belief  sich  auf  28,897  Mill.  Tlr.  Die 
Operation  war  von  befriedigendem  Erfolg  nicht 
begleitet,  da  noch  nicht  einmal  die  Hälfte  des 
Kapitals  auf  die  Zinsermäßigung  einging.  Die 
nächste  Zinsherabsetzung  fand  i.  J.  1885  statt, 
wodurch  ein  Kapital  von  545,784  Mill.  M.  von 
4x/2  auf  4%  konvertiert  wurde.  Der  4y2%ige 
Typus  war  damit  aus  dem  preußischen  Staats- schuldenwesen   verschwunden.         Die     erzielte 



Konversionen 885 

Zinsenersparnis  erreichte  2,728  Mill.  M.  Die 
Konversionsgrundsätze  blieben  die  gleichen, 
Barprämien  wurden  nicht  gewährt  und  den 
Gläubigern  die  Wahl  zwischen  Umtausch  in 
4% igen  Konsols  oder  Rückzahlung  al  pari  ge- 

lassen. Von  den  545,784  Mill.  M.  wurden  nur 
22700  M.  zur  Heimzahlung  eingeliefert. 

Hieran  schlössen  sich  Konvertierungen  von 
Eisenbahnprioritäten,  so  daß  insgesamt  1880—90 
durch  Konvertierungen  17.!)  Hill.  M.  jährlich 
erspart  wurden. 

In  der  gleichen  Zeitperiode  haben  auch  die 
übrigen  deutschen  Staaten  mehrfache  Konver- 

tierungen vorgenommen.  Nachdem  Bayern 
1816  die  6%igen  Würzburger  Obligationen  in 
4%ige  verwandelt  hatte,  wurden  1832  die 
4%igen  Obligationen  in  3%%'ge  konvertiert. 
Baden  hatte  1825  seine  5% igen  Schuldver- 

schreibungen in  4y2%ige  umgetauscht,  1829 
seine  4y2%igen  in  4%ige,  1833  seine  4%igen 
in  3y2%1ge.  In  den  30er  Jahren  haben  Würt- 

temberg H(  in- Darmstadt,  das  Kur- 
ii M>  Seesen  die  4%igen  Anleihen  in 

3y2%ige  konvertiert.  Bayern  nahm  1848  und 
1850  Arro  ierungsanlehen  (von  3%  auf  4°n) 
auf,  denen  bis  1866  weitere  töteten.  Audi  für 
die  spätere  Zeil  bis  Ende  der  bOer  Jahre  wäre 
eine  Mehrzahl  verschiedenartiger  Konversions- 

operationen in  den  deutschen  Staaten  i 
zu  machen. 

Die  letzten  |  rofien  Konversionsoperationen 
in  Deutschland  fallen  in  die  Jahre  1896  and 
1897.  An  ihnen  haben  sieh  Bayern  (G.  v.  17./VI. 
1896),  Württemberg  (G.  v.  20./XII.  1896), 
Preußen  (G.  v.  23./XII.  1896),  Baden  (G.  v.  24./I. 
1897)  und  das  Deutsche  Reich  (G.  v.  8./III.  1897) 
beteiligt.  Diese  5  großen  Konversionen,  welche 
ein  Kapital  von  rund  5y2  Milliarden  M.  er- 

faßte, waren  darauf  gerichtet,  die  4%igen  An- 
leihen durch  3%%ige  zu  ersetzen.  Die  Konver- 

tierung zeigte  folgende  Ergebnisse: 

Konvertiertes 
Schuldkapital 

M. 

Zinsen- ersparnis M. 

1.  Bayern  .    . 
2.  Württemberg 
3.  Preußen  . 
4.  Baden  .  . 
5.  Reich  .  . 

i  089  095  800 

314  907  100 
3  590  087  500 
236  870  231 

450  000  000 

5  449  979 
i  574  536 

17  950  437 
1  184  351 

2  250  000 

|  5  t>8i  860  631   |  28409303 

2.  Oesterreich-Ungarn.  Während  der 
napoleonischen  Kriegszeit  wurde  durch  das 
Finanzpatent  v.  20./II.  1811  eine  Zinsreduktion 
aller  öffentlichen  Obligationen  um  50%  mit 
ganz  geringfügigen  Ausnahmen  angeordnet.  Die 
traurigen  politischen  Verhältnisse  und  die 
dauernde  Finanznot  haben  im  Laufe  des  19. 
Jahrh.  ein  höchst  kompliziertes  und  vielgestal- 

tiges Schuldensystem  erzeugt  (vgl.  Art.  „Staats- 
schulden"), und  unter  dem  Drucke  dieser  Er- 
scheinungen konnte  an  eine  Konsolidation  oder 

Konversion  der  Staatsschulden  nicht  gedacht 
werden,  deren  Schuldgattungen  auf  dreierlei 
Währungen  lauteten  und  deren  Verzinsung 
zwischen  1  und  6%  schwankte.  Erst  i.  J.  1868 
konnte    die   längst   erstrebte    Unifizierung    der 

Staatsschulden  in  eine  einheitliche  fundierte 
5%ige  Staatsschuld  herbeigeführt  werden  (G. 
v.  20./VI.  1868).  Nur  eine  kleine  Anzahl  ein- 

zelner Schulden  blieb  außerhalb  dieses  Rahmens. 
Die  konsolidierte  Schuld  belief  sich  auf  rund 
233  Mill.  fl.  und  war  mit  einer  16%igen  Steuer 
belastet.  Erst  i.  J.  1893  und  zwar  im  äußer- 

lichen Zusammenhange  mit  der  Valutareform 
wurde  für  die  Staatssehuld  der  westlichen  Reichs- 

hälfte eine  Konvertierung  durch  G.  v.  2./VIII. 
1892  durchgeführt.  Dabei  wurden  von  der  5% igen 
steuerfreien  Notenrente  im  Nominalbetrage  von 
238,877  Mill.  fl.  235,432  Mill.  fl.  oder  98,56%, 
von  den  4%%igen  Staatsschuldenverschrei- 
bungen  der  Kronprinz-Rudolfbahn  mit  55,035 
Mill.  fl.  52,230  Mill.  fl.  oder  84,90%  und  von 
den  5%igen  Staatsschuldverschreibungen  der 
Vorarlberger  Bahn  mit5,940Mill.  fl.5,331  Mill.  fl. 
oder  89,70%  zur  Konvertierung  mit  Zinsreduk- 

tion angemeldet.  Die  ganze  Operation  erstreckte 
sich  auf  299:853  Mill.  fl.,  von  denen  nur  6,860 
Mill.  fl.  zur  Rückzahlung  gelangten.  Dagegen 
halte  die  1868er  Zinsreduktion  und  Konversion, 
die  eine  Mit  folge  des  Österreich-ungarischen  Aus- 

gleiches vom  Jahre  1868  und  mit  einer  starken 
Erhöhung  der  Rentensteuer  (Kuponsteuer)  ver- 

bunden war,  den  Charakter  des  Zwangs.  Sie  war 
zugleich  mit  einer  Konsolidation  verknüpft,  aus 
der  zwei  große  41/6%ige  Rententypen,  die  Papier- 
und  Silberrente,  hervorgingen.  Dazu  kam  dann 
später  noch  die  4%ige  Goldrente.  An  diesen 
drei  Schuldkategorien  hat  die  1893er  Konver- 

sion nichts  geändert.  Zur  „allgemeinen  Staats- 
schuld" leistete  Ungarn  einen  quotalen  Beitrag. 

Eine   weitere    Konversion   erfolgte   i.    J.    1903 
iG.  v.  26./II.  1903),  die  unter  Ausscheidung  eines 
tentenkapitals  von  rund  1405  Mill.  Kr.  ge- 

meinsamer Staatsschuld  („ungarischer  Block") 
die  4y5%ige  einheitliche  Rente  in  eine  4%ige 
(steuerfreie)  Kronenrente  verwandelte.  Das  kon- 

vertierte Kapital  belief  sich  auf  3620,886  Mill.  Kr. 
Nur  6,388  Mill.  Kr.  wurden  zur  Rückzahlung 
angemeldet.  Die  Konvertierungskosten  betrugen 
3,143  Mill.  Kr.  und  die  jährliche  Zinsersparnis 
7,241  Mill.  Kr.  -  In  Ungarn  wurde  1874  die 
6%ige  Goldrente  in  eine  4%ige  konvertiert. 
Nach  dem  Gesetz  vom  Jahre  1881  (GA.  32:1881) 
wurden  100  Mill.  fl.  Nominalbetrag  4%iger 
Rente  ausgegeben,  um  die  6% igen  Obligationen 
einzulösen.  Die  konvertierten  6%igen  Schuld- 

verschreibungen wurden  mit  102,90  Mill.  fl.  an- 
genommen. Ein  größerer  Konversionsplan,  der 

sich  auf  alle  ungarischen  Tilgungsschulden 
(321  Mill.  fl.)  erstrecken  sollte  mit  einer  ein- 

heitlichen 4%igen  Anlehensform,  wurde  1887 
ohne  Erfolg  versucht.  Durch  GA.  21:  1892 
wurden  die  5-  und  6% igen  Goldanleihen  sowie 
die  5%igen  Silberanlehen  und  -aktien  mit  im 
ganzen  1086  Mill.  Kr.  in  eine  4%ige  Kronen- 

rente konvertiert.  Im  J.  1902  (GA.  5:  1902) 
wurde  eine  Mehrzahl  von  4V2-  und  5%igen  Gold- 
und  Silber-Eisenbahnanleihen  sowie  sonstige, 
höher  verzinsliche  Typen  in  eine  4% ige  Staats- 

rente verwandelt.  Das  Schuldkapital  belief  sich 
auf  1087,470  Mill.  Kr. 

3.  England.  Die  englischen  Konversionen 
reichen  bis  zum  Anfang  des  18.  Jahrh.  zurück. 
Nach  dem  Income  and  Expenditure  Return  von 
1869,  II,  S.  554-562  (Appendix  13)  sind  folgende 
Gruppen  von  Operationen  im  18.  Jahrh.  zu  unter- scheiden: 
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Die  1694  bei  der  Bank  von  England  aufge- 
nommene Schuld,  welche  ursprünglich  mit  8% 

zu  verzinsen  war,  wurde  von  1711—1742  all- 
mählich auf  3  %  Zinsen  reduziert.  Hierbei  wurde 

mehrmals  das  Schuldkapital  durch  Neubeschaf- 
fung von  Geldern  vermehrt,  ohne  daß  die  Ge- 

samtlast der  Schuldverzinsung  mehr  kostete. 
Auch  die  Last  der  Verzinsung  der  Schuld  bei  der 
Südseegesellschaft  wurde  durch  Zinsermäßi- 

gungen erleichtert.  Im  übrigen  begegnen  Kon- 
solidierungen: Umwandlungen  schwebender  in 

fundierte  und  Umwandlungen  verschiedenartiger 
höherverzinslicher  fundierter  Schulden  in  ein- 

heitliche 3%  ige  Rentenschuld. 
Als  im  Frieden  eine  Zeit  sinkender  Zinssätze 

einsetzte,  begegnen  wieder  Konversionen.  Vor- 
her hatte  man  jedoch  1818  eine  Arrosierungs- 

anleihe  aufgenommen,  indem  27,272  Mill.  £ 
3%ige  in  3%%ige  Anleihe  umgewandelt  wurde. 
Hierbei  erreichte  man  eine  Zuzahlung  von 
2,971  Mill.  £  vom  Publikum.  Von  1822-1825 
begegnen  Konvertierungen  von  5%iger  in 
4% ige,  von  4%iger  in  3*4% ige,  von  5%iger 
in  3% ige  Anleihe.  Die  Zinsersparung  betrug 
jährlich  1,599  Mill.  £,  die  Kapitalschuld  mehrte 
sich  jedoch.  Auch  zwischen  1830  und  186G  sind 
dann  durch  Konversionen  weitere  2,093  Mill.  £ 
an  jährlicher  Verzinsung  eingespart  worden. 
In  der  Folgezeit  haben  die  politischen  Ereignisse, 
Kriegszeiten  und  die  steigende  Tendenz  des 
Zinsfußes  die  Aera  der  Konversionen  unter- 
brochen. 

Die  größte  Konversionsoperation  fällt  in 
das  Jahr  1888.  Der  Versuch  einer  Zinsreduk- 

tion der  3%igen  englischen  Konsols  auf  2%  und 
2 Vz%  war  schon  1884  von  Childers  gemacht 
worden,  aber  ohne  Erfolg.  Dieser  Plan  wurde 
1888  von  Goschen  wieder  aufgenommen  und  be- 

traf ein  Kapital  von  rund  558  Mill.  £.  Rechnet 
man  weitere  34,6  Mill.  £,  die  aus  einer  sehr  kom- 

plizierten Finanzoperation  (Umwandlung  von 
Gerichtsdepositen  in  Zeitrente  und  wiederum 
der  Zeitrente  in  Wertpapiere)  stammen,  hinzu, 
so  würde  sich  der  Gesamtbetrag  des  für  die 
Konvertierung  in  Betracht  kommenden  Kapitals 
auf  592,6  Mill.  £  erhöhen.  Die  oben  genannten 
558  Mill.  £  setzten  sich  aus  drei  Typen  zusammen: 
1.  166,40  Mill.  £  (neuer)  seit  1815  begebener 
3%iger  Konsols,  die  sofort,  aber  nur  in  ihrem 
Gesamtbetrage,  kündbar  waren,  2.  322,70  Mill.  £ 
(alter,  vor  1815  begebener)  3%iger  Konsols  und 
3.  68,90  Mill.  £  (konvertierter  und  reduzierter) 
3%iger  Konsols.  Beide  letztgenannte  Posten 
waren  nur  rückzahlbar,  wenn  die  Kündigung 
ein  Jahr  vorher  bekanntgemacht  war.  Die  An- 

erbietungen des  Staates  waren  für  den  ersten 
Posten  etwas  andere  als  für  die  beiden  letzten, 
denen  eine  Konversionsprämie  von  V»%  bei 
sofortiger  Annahme  der  Konversionsbedingungen 
gewährt  wurde.  Die  Provision  der  Banken  wurde 
auf  %0/oo  festgesetzt.  Die  Zinsreduktion  wurde 
zunächst  auf  2%%  vorgenommen;  sie  wurde 
v.  5./IV.  1889  ab  wirksam.  Eine  weitere  Zins- 
hcrabsetzung  auf  2y2%  sollte  nach  14  Jahren, 
d.  h.  von  1903  ab,  automatisch  eintreten, 
wogegen  der  Staat  auf  jede  weitere  Zins- 

reduktion vor  35  Jahren,  d.  h.  vor  1923,  ver- 
zichtete. Die  Konversion  wurde  von  rund 

42  Mill.  £  nicht  angenommen.  Die  Zinsersparnis 
beträgt  für  1888-1903  jährlich  1,4,  von  1903 
;»b  2,8  Mill.  £.     Die  Zinstermine  sind  nunmehr 

vierteljährig  statt  halbjährig.  Die  rund  42  Mill.  £ 
nicht  angenommener  Konversionskapitalien  wur- 

den 1889  zur  Rückzahlung  gekündigt. 
4.  Frankreich.  Die  vielfachen  Konversionen 

unter  dem  Ancien  Regime,  namentlich  zur  Zeit 
Sullys  und  Colberts,  waren  teils  Gewaltakte  gegen 
die  Staatsgläubiger,  teils  eigentliche  mit  dem 
Machtmittel  der  Rückzahlungsdrohung  durch- 

gesetzte, vertragsgemäße  Konversionen.  Eine 
neuerliche  Konversion  in  Frankreich  fand  i.  J. 
1825  unter  der  Restauration  statt,  nachdem  ein 
ähnliches  Projekt  1824  im  Oberhause  gescheitert 
war.  Sie  war  ohne  das  Machtmittel  der  Heim- 

zahlungsandrohung der  älteren  Anleihe  zum 
Nennwert  und  stand  mit  dem  „Milliarden- 

geschenk" an  die  Emigrierten  in  Zusammenhang. 
Die  5  %ige  Rente  sollte  entweder  in  eine  4  y2  %ige 
zum  Parikurse  verwandelt  werden  und  dann  bis 
1835  nicht  konvertierbar  sein  oder  in  eine  3%  ige 
zum  Kurse  von  75  umgestaltet  werden.  Die 
Konversion  fand  wenig  Beifall  und  war  nur  mit 
Anwendung  von  Verwaltungsdruck  durchzu- 

setzen, welcher  die  Beamten,  die  öffentlichen 
Depots,  die  Hospitäler,  Wohltätigkeitsanstalten, 
die  Kirchenfabrik  zwang,  den  Umtausch  vor- 

zunehmen, und  von  der  Großfinanz  erheblich 
unterstützt  wurde.  Die  Konversion  betraf 
634,479  Mill.  Fr.  Die  Zinsersparnis  betrug  jähr- 

lich 6,23  Mill.  Fr.;  die  Kapitalschuld  wurde  um 
204  Mill.  Fr.  vermehrt.  In  der  Folgezeit  be- 

gegnen 1830,  1835,  1838,  1840,  1844,  1845  und 
1846  mehrfache  Anregungen,  die  älteren  An- 

leihen zu  konvertieren,  jedoch  ohne  Erfolg.  Erst 
i.  J.  1852  gelang  es,  eine  neue  Konversionsopera- 

tion ins  Werk  zu  setzen.  Die  im  Staatsschuldbuch 
eingeschriebenen  Renten  sollten  mit  je  100  Fr. 
Kapital  für  je  5  Fr.  Renteversprechen  heimgezahlt 
werden  oder  sie  konnten  in  einen  neuen  4V2%- 
igen  Typus  umgetauscht  werden.  Diese  Kon- 

version bezog  sich  auf  179,349  Mill.  Fr.  Renten, 
die  ein  Kapital  von  3586,922  Mill.  Fr.  repräsen- 

tierten. 3,685  Mill.  Fr.  Renten  wurden  zur  Rück- 
zahlung angemeldet  und  175,664  Mill.  Fr.  Renten 

konvertiert.  Der  jährliche  Gewinn  der  Staats- 
kasse belief  sich  auf  17,580  Mill.  Fr.;  ein  Kapital- 

betrag von  78,706  Mill.  Fr.  mußte  den  Wider- 
strebenden zurückbezahlt  werden.  Eine  weitere 

Konversion  brachte  das  Jahr  1862,  eine  Conver- 
sion  avec  soulte.  Die  4y2%ige  Rente  wurde 
in  eine  3% ige  zu  5,40  Fr.  Soulte  auf  je  4,50  Fr. 
Rente  und  die  4% ige  Rente  ebenfalls  in  eine 
3%  ige  zu  1,20  Fr.  Soulte  auf  je  4  Fr.  Rente  ver- 

wandelt. Der  Staat  gewann  bei  173,310  Mill.  Fr. 
4y2%iger  Rente,  2,112  Mill.  Fr.  4%iger  Rente 
und  13,503  Mill.  Fr.  Obligations  trentennaires 
durch  Kapitalzuzahlung  der  Gläubiger  160,834 
Mill.  Fr.  Die  Konversionskosten  betrugen  3,010 
Mill.  Fr.,  es  blieben  unkonvertiert  in  den  drei 
Schuldgattungen  je  39,690,  0,476  und  1,410 
Mill.  Fr.  Die  Verzinsungslast  war  nur  ermäßigt, 
dadurch  daß  die  Kapitalzuzahlung  keine  Zinsen 
kostete,  die  Kapitalschuld  wurde  aber  um  1599 
Mill.  Fr.  vermehrt.  Eine  Vereinheitlichung  der 
Schuld  war  auch  nicht  erreicht.  Von  unerheb- 

licheren Konversionen  abgesehen,  wie  jener  der 
Morganobligationen  und  der  Leibrentenkonver- 

sion, wurde  eine  größere  Schuldumwandlung  i.  J. 
1883  vorgenommen  durch  die  Zinsreduktion  der 
5%igen  Kriegsanleihe  in  eine  4%% ige  Rente. 
Die  Renteninhaber  konnten  entweder  ihr  Kapital 
mit  je  100  Fr.  auf  5  Fr.  Rente  zurückrufen,  oder 



Konversionen  —  Kornspeicher 
887 

es  wurden  die  Rententitel  in  4y2%ige  Renten- 
ansprüche verwandelt.  Die  Höhe  der  Renten 

betrug  340519124  Fr.  Von  diesen  wurden  nur 
38  Renten  im  Gesamtbetrage  von  4767  Fr.  zur 
Heimzahlung  angemeldet.  Von  einem  Renten- 

kapitale von  6810,382  Mill.  Fr.  wurden  nur 
95340  Fr.  zurückgefordert.  Der  Gewinn  des 
Staates  aus  der  Zinsreduktion  war  jährlich 
34,051  Mill.  Fr.  Im  J.  1887  ist  dann  eine  weitere 
Herabsetzung  des  Zinsfußes  vorgenommen  wor- 

den. Durch  G.  v.  7./XI.  1887  wurde  die  (ältere) 
4y2%ige  Rente  von  1852  mit  37,212  Mill.  Fr. 
und  ein  Posten  von  446096  Fr.  4% ige  Renten  : 
aus  dem  Jahre  1828  zur  Rückzahlung  gekündigt 
oder  in  3% ige  Rententypen  verwandelt,  wobei 
für  je  1  Fr.  der  4y%igen  1852er  Rente  je1 
0,883  Fr.  und  für  je  1  Fr.  der  4%igen  1828er 
Rente  je  0,937  Fr.  in  3%igen  Rentenschulden 
angeboten  wurde.  Das  Umwandlungskapital  be- 

trug 838,098  Mill.  Fr.  (je  826,946  und  11,152! 
Mill.  Fr.)  und  die  zurückberufene  Summe  80,187 
Mill.  Fr.  Das  G.  v.  17./I.  1894  hat  die  Konver- 

sion der  4>/2%igcn  Rcntenschuld  in  eine  3%%-  j 
isre  verfügt  und  zugleich  weitere  Konversionen 
innerhalb  8  Jahren  ausgeschlossen.  Durch  G.  v. 
9./VII.  1902  wurde  die  3>/2%ige  Rente  in  eine 
3%ige  verwandelt  und  zwar  mit  der  Wirkung 
v.  l./L  1903  an.  Die  Gläubiger,  die  sieh  der 
Konversion  unterwarfen,  erhielten  die  August- 
und  November-Kupons  von  1902  und  im  No- 
vembrr  19n2  noch  eine  Prämie  von  je  1  Fr.  auf  | 
3,50  Fr.  Rente,  außerdem  noch  eine  Vorschuß- 
Sräinio  in  Gestalt  eines  halben  Kupons  der 
%igen  Rente  mit  Fälligkeitstermin  v.  l./1. 1903. 

Bei  einem  Konversionskapita]  von  6782  Mill.  Fr. 
wurden  nur  260  Anträge  auf  Rückzahlung  ge- 

stellt, die  ein  Kapital  von  1,725  Mill.  Fr.  reprä-  | 
sentieren. 

5.  Andere  Staaten.  Die  einzelnen  Konver-  j 
tierungen  in  allen  Staaten  können  hier  nicht 
aufgezählt  werden.  Es  sei  nur  erwähnt,  daß 
Rußland  und  die  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  mit  erheblichem  Erfolge  Konversionen 
durchgeführt  haben.  Jenes  hat  seine  Schuld- 
zinsenlast  wesentlich  vermindert  und  die  Mittel 
zu  seinen  weitausschauenden  politischen  Pro- 

blemen im  Osten  sehr  verstärkt.  Diese  haben 
ihre  im  Bürgerkriege  rasch  angeschwollenen  und 
hochverzinslichen  Kriegsanleihen  teils  konver- 

tiert, teiis  unter  besonders  günstigen  finanziellen 
Verhältnissen  überhaupt  getilgt.  In  Italien 
wurden  1903  die  4y2%ige  Staatsschuld  in  eine 
3V2%ige  verwandelt  (942,180  Mill.  L.)  und 
1906  die  5-  und  4% ige  konsolidierte  Staats- 

schuld in  eine  3y2%ige  (8100,360  Mill.  L.). 
Belgien  reduzierte  seinen  Zinsfuß  1844  und 
1853  von  5  auf  4y2%,  1880  von  4y2  auf  4%, 
1886  von  4  auf  3|/2%.  Die  Niederlande,  die  im 
18.  Jahrh.  den  Zinsfuß  bis  2y2%  herabgemindert 
hatten,  konvertierten  1844  Staatsschulden  von 
4  auf  5%  mit  Zuschlaesleistungen  der  Gläubiger. 
Die  Finanzgeschichte  Spaniens  und  Portugals 
ist  ausgefüllt  mit  endlosen  Konversionen,  die 
meist  zwangsweise  vorgenommen  wurden  und 
eine  schwere  Beeinträchtigung  der  Gläubiger- 

interessen involvierten.  Auch  die  Schweiz 
hat  1886  den  Zinsfuß  der  Bundesschulden  von 
4  auf  3y2%  herabgesetzt.  Endlich  erwähne 
ich  noch  die  Zinsreduktionen  in  der  Türkei  und 
in  Aegypten. 
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Kornspeicher. 
I.  Allgemeiner  Ueberblick.  II.  Die 

moderne  Entwicklung  in  den  verschie- 
denen Ländern.  1.  Vereinigte  Staaten  von 

Amerika.  2.  Canada.  3.  Argentinien.  4. 
Deutschland.  5.  Ehemaliges  Oesterreich.  6.  Ruß- 

land. 7.  Rumänien.  8.  Bulgarien.  9.  Italien, 

Spanien,  Portugal.  10.  Frankreich.  11.  Groß- 
britannien. 12.  Japan.  13.  China.  14.  Indien. 

15.  Australien,   Südafrika   und  andere  Länder. 

I.  Allgemeiner  Ueberblick. 
Die  Einrichtung  besonderer  Lagerstätten 

für  gedroschenes  Getreide  ist  aus  dem  Be- 
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streben,  dasselbe  bis  zum  Verkauf  oder  Ver- 

brauch möglichst  gut  aufzubewahren,  her- 
vorgegangen.   Eine  primitive,  in  trockenen 

Gebieten  anwendbare  Art  ist  die  Lagerung 

in  Erdgruben;  sie  war  im  Altertum  in  ver- 
schiedenen  Mittelmeerländern   gebräuchlich 

und  findet  sich   noch   heute  in   einzelnen '{ 
Gegenden  —  Nordafrika,  Spanien  (silo  =  \ 
Erdgrube),   Rußland,  Ungarn,   Indien.      In, 
feuchten  Gebieten  mußte  man  oberirdische 

und  hochliegende  Kornspeicher  bauen:  heut- 
zutage die  vorherrschende  Form. 

Die  ersten  Nachrichten  stammen  aus  dem! 
22.   Jahrh.   v.   Chr.   aus  China   und  Aegypten 

(Amenemha  III.),  wo  man  wegen  der  Nilüber- 
schwemmungen oberirdische  Kornspeicher  schuf. 

In  Rom  gab  es  z.  Z.  des  Augustus  ca.  290  staat- 
liehe  Kornspeicher  (horreum).      Im  Mittelalter  j 
und  in  der  neueren  Zeit  gewann  die  Erbauung 
besonderer    Kornspeicher    in    Europa    größere  j 
Ausdehnung,  um  die  Ernährung  der  Bevölkerung  j 
bei  Mißernten  und  Kriegswirren  sicherzustellen; 
diese  sind  z.  T.  noch  jetzt  erhalten. 

Die  im  1(5.  und  17.  Jahrh.  geschaffenen  monti 
frumentari  Italiens,  die  pösitos  Spaniens,  die 
celleiros  communs  Portugals  —  welche  in  ihrer 
ursprünglichen  Form  einander  sehr  ähnlich  sind 
—  waren  genossenschaftsartige  Kornspeicher, 
in  denen  ständig  ein  bestimmter  Vorrat  gehalten 
wurde,  aus  dem  den  Landwirten  bei  Hungersnot 
ein  in  natura  zurückzugebendes  Darlehen  zur 
Aussaat  und  zum  Konsum  gewährt  wurde.  Sie 
haben  große  Bedeutung  gehabt,  auch  dienten 
sie  in  ihrer  Blütezeit  als  Kreditinstitute;  später 
gerieten  sie  in  Verfall.  (Spanien  hatte  1558: 
12000,  1850:  4000  pösitos.) 

Friedrich  d.  Gr.,  dessen  Vater  bereits  21  Ge- 
treidemagazine mit  einem  Fassungsraum  von 

1  Mill.  Scheffel  Roggen  angelegt  hatte,  vermehrte 
diese,  so  daß  er  insgesamt  100000  Wispel  —  % 
des  Vorrats  jedes  Magazins  in  Mehl  —  zur  Ver- 

fügung hatte,  die  vor  allem  auch  der  Preisregu- 
lierung dienten.  Der  Erfolg  der  Einrichtung 

zeigte  sich  im  Hungerjahre  1771. 

Noch  größere  Bedeutung  erhielten  die 
Kornspeicher  mit  der  Entstehung  des  Welt- 

getreidehandels, für  den  sie  zu  einem  der 
wichtigsten  Hilfsmittel  geworden  sind.  Die 
gewaltigen  in  den  Verkehr  gelangenden  Ge- 

treidemengen machten  nicht  nur  in  den  Er- 
zeugungsgebieten, sondern  auch  an  den 

großen  Handelsplätzen  den  Bau  umfang- 
reicher, modern  eingerichteter  Kornspeicher 

erforderlich,  in  denen  jetzt  in  überwiegendem 
Maße  Weizen  zur  Einlagerung  gelangt. 

An  Stelle  der  einfachen  Bodenspeicher  mit 
wenigen  Etagen,  auf  denen  das  Getreide  zwecks 
Konservierung  mit  der  Hand  umgestochen  wird, 
traten  große  vielstöckige  Handelsspeicher  mit 
komplizierten  technischen  Einrichtungen,  welche 
auf  möglichst  vollständige  Ausschaltung  der 
manuellen  Arbeit  hinzielen.  Das  Entladen  aus 
Schiffen  oder  Eisenbahn,  der  Transport  im 
Speicher  geschieht  mittels  Becherwerken  oder 
Luftwerken,  Schnecken,  Gurtbändern  oderVereini- 
gungen  dieser  Systeme.  Wiegen  und  Einsacken 
erfolgt  automatisch;  an  Stelle  des  Umschaufeins 

mit  der  Hand,  wodurch  das  Korn  zwecks  Kon- 
servierung mit  der  Luft  in  Berührung  gebracht 

werden  soll,  ist  die  Rieselanlage  getreten,  bei 
der  man  das  Getreide  mittels  Löcher  im  Fuß- 

boden von  einem  Stockwerk  in  das  nächstuntere 

fallen  läßt.  —  Da  die  Bodenspeicher  vor  Ein- 
führung der  arbeitsparenden  technischen  An- 

lagen sehr  viel  Handarbeit  beanspruchten  und 
stets  großen  Raum  erfordern,  ist  man  erstmalig 
in  Amerika  in  der  Mitte  des  vorigen  Jahrh.  unter 
Benutzung  der  dem  Getreide  eigenen  Trocken- 

flüssigkeit zu  dem  bei  der  Lagerung  in  Erdgruben 
angewandten  Prinzip  zurückgekehrt,  indem  man 
hohe,  schmale  schachtartige  Kornspeicher  mit 
großer  Schütthöhe  über  dem  Erdboden  errichtete. 
Diese  sind  durch  senkrechte  Dallwände  in  meh- 

rere Zellen  (bins)  geteilt,  in  die  das  mittels  Ele- 
vators emporgebrachte  Korn  von  oben  hinein- 

geschüttet wird.  Da  der  Boden  der  einzelnen 
Zellen  eine  trichterförmige  Gestalt  hat  und  mit 
einer  Oeffnungseinrichtung  versehen  ist,  kann 
es  selbsttätig  abfließen.  Derartige  Einrichtungen 
haben  auch  in  vielen  anderen  Ländern  Eingang 
gefunden  (Silospeicher);  sie  werden  jetzt  auch 
in  Kugclform  u.  ä.  errichtet.  Eisen  oder  Eisen- 

beton haben  das  Holz  als  Baumaterial  verdrängt. 
In  Amerika  werden  diese  Speicher  nach  dem 
in  ihnen  enthaltenen  Hebewerk  elevators  ge- 

nannt. Die  Elevatoren  kommen  nur  für  größere 
gleichartige  Getreidemengen  in  Betracht,  da  in 
ihnen  kleinere  Quanten  getrennt  nicht  gelagert 
werden  können;  auch  sind  sie  für  feuchte  Ware 

ungeeignet.  Aus  beiden  Gründen  hat  man,  be- 
sonders in  Deutschland,  bei  den  in  neuerer  Zeit 

gebauten  Speichern  beide  Lagerungsformen  ver- 
einigt oder  Uebergangsformen  (Trichterböden 

u.  a.)  geschaffen. 
Die  volkswirtschaftliche  Bedeutung  der 

Kornspeicher  ist  je  nach  ihrer  Entwicklung 
in  den  einzelnen  Ländern  sehr  verschieden. 

Sie  wird  in  hervorragendem  Maße  durch  die 
landwirtschaftlichen  Produktionsverhältnisse 

(Export-  oder  Importland,  Klein-  oder  Groß- 
besitz, Intensitätsgrad),  durch  die  Gesetz- 
gebung und  durch  die  Person  des  Unter- 
nehmers der  Speicher  (ob  Handel  oder  Land- 

wirtschaft) bestimmt.  Die  Kornspeicher 
wirken  —  wenn  auch  in  verschiedenem 
Maße  —  auf  eine  Zentralisation  des  Getreide- 

handels hin.  In  ihrer  ausgebildetsten  Form 
(Amerika)  sind  sie  nicht  nur  die  Grundlage 
der  Getreidehandelsorganisation,  sondern 

auch  ein  maßgebender  Faktor  für  die  land- 
wirtschaftliche Betriebseinrichtung  geworden, 

da  sie  Scheunen  zum  Einlagern  und  Säcke 
zum  Transport  des  Korns  überflüssig  machen. 

II.  Die  moderne  Entwicklung  in  den  ver- 
schiedenen Ländern. 

1.  Vereinigte  Staaten  von  Amerika.  Mit 
dem  Anwachsen  des  Getreideexports  nahm  — 
nachdem  1842  in  Buffalo  (New  York)  der  erste 
Elevator  errichtet  war  —  unter  dem  Einfluß 
des  Strebens  nach  größter  Konkurrenzfähigkeit 
auf  dem  Weltmarkt  die  Bedeutung  der  Eleva- 

toren schnell  zu.  Schon  in  den  60er  Jahren 
machten  sie  den  bis  dahin  vorherrschenden 
Lagerschuppen  (warehouses)  die  Stellung  streitig 
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und  entwickelten  sich  besonders  seit  den  80er 
Jahren  derart,  daß  sie  zu  einem  der  wichtigsten 
Bestandteile  des  Getreidohandels  geworden  sind; 
das  Fassungsvermögen  aller  Elevatoren  (einschl. 
7213  Mühlen)  beträgt  gegenwärtig  ca.  918  Mill. 
busheis.  Nur  in  Oregon,  Washington  und  Kali- 

fornien sind  auch  heutzutage  noch  Lagerschuppen 
in  Gebrauch. 

Frühzeitig  setzte  eine  Teilung  in  country 
elevators  und  terminal  elevators  ein.  Erstere 
sind  kleinere,  im  Durchschnitt  30000  busheis 
fassende,  meist  aus  Holz  erbaute  Speicher,  die 
längs  der  Eisenbahnlinien  liegen.  Sie  haben 
mehrere  bins,  von  denen  die  Mehrzahl  zur  Auf- 

nahme von  Weizen  bestimmt  ist.  Das  von  den 
Farmern  dorthin  lose  abgelieferte,  meist  an  den 
Elevatorenunternehmer  verkaufte  Getreide  wird 
in  besonderen  Maschinen  gereinigt  und  dann  je 
muh  Sorte  mit  anderem  gleichwertigen  Getreide 
zusammengeschüttet.  Es  bleibt  in  den  country 
elevators  nur  kurze  Zeit,  bis  es  —  gleichfalls 
lose  —  in  den  Güterzug  verladen  und  zu  den 
terminal  elevators  geschafft  werden  kann.  Bei 
diesem  beschleunigten  Weitertransport  genügt 
also  trotz  der  zahlreichen  Sorten  eine  geringere 
Zahl  von  bins,  da  dieso  ja  bald  wieder  frei  wer- 

den. Die  country  elevators  ermöglichen  mithin 
einerseits  die  Ansammlung  so  großer  Mengen, 
daß  damit  sofort  ein  ganzer  Zug  beladen  werden 
kann,  andererseits  wirken  sie  bei  besonders 
großen  Anlieferungen  der  Farmer  ausgleichend 
und  erleichtern  einen  geregelten  Bahntransport. 
Sie  haben  größte  Ausdehnung  vor  allem  in  North 
Dakota,  Kansas,  Minnesota,  Iowa,  Illinois, 
Nebraska,  South  Dakota,  Oklahoma,  Indiana, 
Michigan,  Missouri,  Ohio  und  Montana  erhalten. 
Die  Gesamtzahl  betrug  nach  den  letzten  Aus- 

weisen der  United  States  Grain  Corporation 
20589. 

Die  an  den  terminal  points  (Chicago,  Duluth, 
St.  Louis,  New  York  u.  a )  verschiedener  Bahn- 

linien errichteten  terminal  elevators  (neuerdings 
aus  Beton)  waren  das  Hauptmittel,  durch  das 
etliche  Städte  mitten  im  Kontinent  das  Um- 

schlag- und  Stapelprivileg  im  Getreidehandel 
an  sich  gerissen  und  ihre  große  Bedeutung  be- 

kommen haben.  Entsprechend  ihrer  Größe 
(Fassungsvermögen  bis  10  Mill.  busheis)  sind 
sie  komplizierter  als  die  country  elevators  ein- 

gerichtet, insbesondere  ist  die  Zahl  der  bins  viel 
höher;  die  Gesamtzahl  der  terminal  elevators 
beträgt  nach  dem  genannten  Ausweis  351.  Man 
unterscheidet  public  elevators,  welche  von  jeder- 

mann Getreide  zur  Einlagerung  annehmen  und 
private  elevators,  die  ausschließlich  den  Zwecken 
des  betreffenden  Elevatorenunternehmers  dienen; 
doch  ist  der  Unterschied  zwischen  beiden  Grup- 

pen nicht  immer  ein  scharfer.  Die  Eigentümer 
der  public  elevators  sind  jetzt  i.  a.  Eisenbahnen 
und  größeren  Getreidefirmen;  die  private  ele- 

vators gehören  meist  den  großen  Elevatoren- 
gesellschaftcn.  Die  terminal  elevators  sind  die- 

jenigen Speicher,  in  denen  Getreide  auf  lange 
Zeit  gelagert  wird,  nachdem  die  Qualität  des 
eingebrachten  Korns  nach  vorgeschriebenen 
Standards  (grades)  bestimmt  und  dieses  dann 
zusammen  mit  anderer  gleichwertiger  Ware  in 
dieselben  bins  geschüttet  ist. 

Das  jetzt  allgemein  angewendete  Gradierungs- 
verfahren  ist  aus  dem  Streben  nach  wirtschaft- 

licher Ausnutzung;  der  bins  und  unter  dem  Ein- 

fluß der  geschilderten  Transportverhältnisse  ent- 
standen, seine  Einführung  durch  die  weitgehende 

Gleichartigkeit  im  Anbau  erleichtert,  seine  Stel- 
lung durch  seine  Rückwirkung  auf  Zwischen- 

handel und  Landwirtschaft,  die  sich  ihm  an- 
paßten, gefestigt.  Zum  Vorwurf  wird  ihm  das 

mixing  gemacht,  wobei  gute  Sorten  soweit  mit 
geringeren  vermischt  werden,  daß  sie  gerade  noch 
die  untere  Grenze  eines  Grades  passieren.  Die 
von  den  Elevatorenunternehmern  geschaffene 
Gradierung  wurdo  schon  frühzeitig  (erstmalig 
1860  in  Chicago)  den  Produktenbörsen  und 
später  (zuerst  in  Chicago  1882)  der  staatlichen 
Inspektion  übertragen.  —  Auf  dieser  Einrich- 

tung baut  sich  die  praktische  Anwendung  des 
rechtlichen  Prinzips  der  Fungibilität  auf:  der 
Warrant.  Dem  Einlagerer  wird  von  dem  Ele- 

vatoreneigentümer ein  Warenempfangsschein 
(warehouse-reeeipt)  ausgestellt,  der  nun  nicht 
nur,  wenn  er  zurückgegeben  wird,  den  Aus- 

steller zur  Herausgabe  der  auf  ihm  vermerk ten 
Qualität  und  Quantität  verpflichtet,  sondern 
auch  durch  das  auf  dem  common  law  aufgebaute 
amerikanische  Ilandelsgewohnheitsrecht  zu 
einem  übertragbaren,  die  Ware  vertretenden 
Papier  (Traditionspapier)  geworden  ist,  das  ver- 

pfändet oder  verkauft  werden  kann.  Dieses 
Warrantsystein  kennt  also  nur  einen  Lager- 

schein (Einscheinsystem).  Es  kommt  nicht  den 
Farmern,  sondern  ausschließlich  dem  Handel, 
der  es  geschaffen  hat,  zugute.  — 

Als  Unternehmer  der  Elevatoren  kamen  ur- 
sprünglich die  Eisenbahngesellschaften  oder  be- 

sondere mit  ihnen  in  Verbindung  stehende  line 
companies  in  Betracht,  welche  sich  durch  die 
Errichtung  von  country  elevators  den  Getreide- 

transport aus  den  von  den  Bahnlinien  neu  durch- 
zogenen Gebieten  sichern  wollten  und  deshalb 

oft  auch  elevators  in  Gegenden  bauten,  in  denen 
ein  Getreidebau  erst  in  Zukunft  zu  erwarten  war; 
außerdem  wurden  auch  von  Einzelunternehmern 
Elevatoren  errichtet.  Seit  etwa  1880  war  dann 
aber  allmählich  der  größte  Teil  der  terminal  und 
der  country  elevators  in  die  Hände  großer, 
äußerst  kapitalkräftiger  Gesellschaften  (von 
einigen  hängen  bis  600  country  elevators  ab) 
übergegangen,  an  denen  die  Bahnen  oft  direkt 
beteiligt  sind  und  die  untereinander  in  enger 
Fühlung  stehen.  Sie  haben,  da  sie  sich  nicht  auf 
die  Einlagerung  beschränken,  sondern  auch  selbst 
mit  Getreide  handeln,  dank  ihrer  Machtstellung 
im  Zwischenhandel  bereits  in  den  letzten  De- 

zennien des  vorigen  Jahrh.  entscheidenden  Ein- 
fluß auf  die  Preisbildung  bekommen  können,  den 

sie  noch  dadurch  systematisch  zu  vergrößern 
suchten,  daß  sie  selbständige  kleinere  Händler, 
welche  eigene  country  elevators  besitzen,  und 
Makler  nicht  aufkommen  ließen,  indem  sie  diese 
bis  zu  deren  Ruin  unterboten.  Die  Farmer, 
welche  infolgedessen  bei  dem  Getreideverkauf 
sich  immer  mehr  ausschließlich  auf  die  Eleva- 

torengesellschaften angewiesen  sahen  und  hin- 
sichtlich Klassifizierung  wie  Preisfestsetzung  ganz 

in  die  Hand  derselben  gerieten,  nahmen  gegen 
diese  Monopolisierung  des  Zwischenhandels  und 
die  oft  unreelle  Geschäftsgebarung  schon  in  den 
70er  Jahren  den  Kampf  auf  (Granger  movement). 
Sie  verlangten  u.  a.  staatliche  Elevatoren  (zu 
deren  Errichtung  es  aber  nicht  gekommen  ist) 
oder  wenigstens  strenge  staatliche  Beaufsich- 

tigung sowohl   der  Elevatorengesellschaften   — 
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zumal  bezüglich  des  Gradierungswesens  — ,  als 
auch  der  Eisenbahnen,  welche  gegen  die  selb- 

ständige Verfrachtung  des  Getreides  durch  die 
Farmer  passiven  Widerstand  leisteten  (unge- 

nügende Zahl  von  loading  platforms  —  Verlade- 
rampen — ,  welche  die  Umgehung  der  country 

elevators  durch  unmittelbare  Verladung  in  den 
Waggon  ermöglichen).  Vor  allem  aber  wurde 
und  wird  auch  gegenwärtig  die  Errichtung  von 
ländlichen  Genossenschaftselevatoren  lebhaft  be- 

trieben, die  dann  auch  nach  anfänglichen  Miß- 
erfolgen, besonders  infolge  schlechter  Verwal- 

tung und  der  von  den  Konkurrenten  bereiteten 
Schwierigkeiten,  seit  1905  immer  größere  Fort- 

schritte gemacht  hat.  Allein  in  den  nördlichen 
Zentralstaaten,  in  denen  1903  erst  22  Genossen- 

schaftselevatoren bestanden,  gab  es  1913  bereits 
1756.  In  Minnesota  waren  1916  von  1180  country 
elevators  296  in  genossenschaftlichem  Besitz. 
Insgesamt  gibt  es  jetzt  von  diesen  ca.  4000,  von 
denen  zwar  nicht  alle  die  Rechtsform  der  Ge- 

nossenschaft haben,  aber  doch  die  Zwecke  einer 
solchen  verfolgen.  Diese  Elevatoren  zusammen 
mit  ca.  500  unabhängigen  Privatelevatoren  haben 
den  Farmern  wohl  manche  Vorteile  und  eine 
Einwirkung  auf  die  Lokalpreise  gebracht,  haben 
aber  doch  die  allgemeinen  Getreidepreise  in  der 
Union  kaum  beeinflussen  können,  denn  letztere 
werden  noch  immer  an  den  wenigen  Zentral- 

märkten mit  den  gewaltigen  in  den  terminal 
elevators  lagernden  Getreidemengen  von  den 
grain  exchanges,  von  denen  die  landwirtschaft- 

lichen Organisationen  so  gut  wie  ausgeschlossen 
sind,  festgesetzt.  Um  diesen  Zustand  zu  ändern, 

wurde  1920  von  der  Washington  Farmers'  Union 
die  Aufstellung  eines  großzügigen  Plans  für  den 
genossenschaftlichen  Getreideverkauf  angeregt, 
ein  solcher  dann  von  einem  Ausschuß  der 
American  Farm  Bureau  Federation  ausgearbeitet 
und  am  8./IV.  1921  in  Chicago  von  den  land- 

wirtschaftlichen Vereinigungen  von  mehr  als  20 
Staaten  angenommen.  Der  Plan  gipfelt  darin, 
daß  als  Zentrale  der  Getreideverkaufsgenossen- 

schaften und  -Vereinigungen  The  U.  S.  Grain 
Growers,  Incorporated  geschaffen  wird. 

2.  Canada.  Die  Entwicklung  ist  dem  Vorbild 
der  Union  gefolgt,  doch  haben  sich  die  Farmer 
rechtzeitig  mit  Erfolg  bemüht,  den  mit  der  Kon- 

zentration der  Elevatoren  verbundenen  Nach- 
teilen vorzubeugen,  was  dadurch  erleichtert 

wurde,  daß  die  Elevatoren,  von  denen  die  ersten 
zwar  schon  1880  errichtet  wurden,  ihre  heutige 
große  Ausdehnung  erst  in  diesem  Jahrh.  er- 

fahren haben.  In  The  Canada  Grain  Act  (v. 
l./IV.  1912;  Ergänzungen  1913-1920),  welche 
den  gesamten  Getreidehandel  in  eingehender  und 
—  gegenüber  der  Union  mit  ihrer  dezentrali- 

en  Staatsgewalt  —  einheitlicher  Weise 
regelt,  haben  die  Bemühungen  der  Farmer  ihren 
gesetzlichen  Niederschlag  gefunden;  den  Eisen- 

bahnen kann  der  Bau  von  loading  platforms  zur 
Pflicht  gemacht  werden  (es  gibt  jetzt  ca.  2000 
platforms,  über  die  nach  einer  Schätzung  von 
1914  ein  Drittel  des  gesamten  Getreides  ver- 

laden wurde).  Der  Betrieb  aller  Elevatoren  be- 
darf einer  jährlich  zu  erneuernden  staatlichen 

Genehmigung  und  muß  sich  nach  den  gesetzlichen 
Vorschriften  richten.  Bei  der  Gestellung  von 
Waggons  sollen  Elevatorengesellschaften,  selbst 
verfrachtende  Farmer  u.  a.  (trackbuyers)  in 
gleicher  Weise  berücksichtigt  werden.  -  Gegen 

die  Vormacht  der  Elevatorengesellschaften  gingen 
die  Farmer  auch  durch  Zusammenschluß  vor, 

indem  sie  The  Grain  Growers'  Association  grün- 
deten, die  ihrerseits  The  Grain  Growers'  Grain 

Company  schuf,  welche  mehrere  country  elevators 
gekauft  oder  gebaut  und  terminal  elevators  in 
Fort  William  gemietet  hat  und  die  größte  Kom- 
mission^firma  Winnipegs  geworden  ist.  Ferner 
wurden  Elevatorengesellschaften  gebildet,  die 
gerade  in  den  letzten  Jahren  schnellen  Auf- 

schwung genommen  haben.  Die  1911  gegründete 
Saskatchewan  Co-operative  Elevator  Co.,  Ltd. 
besaß  1920  293  country  und  2  terminal  elevators; 
die  1917  durch  Verschmelzung  der  Genossen- 

schaften von  Manitoba  (gegr.  1906)  und  von 
Alberta  (gegr.  1913)  entstandene  United  Grain 
Growers,  Ltd.  hatte  1920  287  country  und  2 
terminal  elevators.  Diese  größten  unter  den 
canadischen  Elevatorengenossenschaften  setzen 
zusammen  etwa  %  der  in  Canada  zum  Verkauf  ge- 

langenden Getreidemenge  um;  sie  sind  diejenigen 
Körperschaften,  die  die  meisten  country  elevators 
besitzen;  nur  annähernd  werden  sie  von  der  Al- 

berta Pacific  Grain  Co.,  Ltd.  mit  253  elevators 
erreicht;  dann  folgt  in  weitem  Abstand  die  Ogil- 
vie  Flour  Mills  Co.,  Ltd.  mit  149  elevators.  Dank 
dieses  Emporblühens  sind  die  Genossenschaften, 
die  unmittelbar  an  Müller  oder  Exporteure 
liefern,  auf  dem  besten  Wege,  den  Zwischen- 

handel immer  mehr  auszuschalten. 

Handels-  und  Elevatorengesellschaften  oder 
Farmergenossenschaften  gehören  bis  auf  wenige 
Ausnahmen  sämtliche  Elevatoren.  1901  gab  es 
426  Elevatoren  und  97  warehouses  (diese  gibt 
es  seit  1917  nicht  mehr)  für  zusammen  18  Mill. 
busheis;  1920  belief  sich  die  Zahl  der  Elevatoren 
auf  3797  mit  einem  Gesamtfassungsvermögen  von 
mehr  als  226  Mill.  busheis.  Davon  waren  3730 
country  elevators  für  127  Mill.  busheis,  welche 
sämtlich  in  Westcanada,  und  zwar  fast  aus- 

schließlich in  Saskatchewan,  Alberta  und  Mani- 
toba liegen.  Von  den  67  terminal  elevators 

entfielen  45  für  insgesamt  73  Mill.  busheis  auf 
Ontario  und  hiervon  befanden  sich  30  für  53  Mill. 
busheis  in  Fort  William  und  Port  Arthur  (hier 
der  größte  Elevator  für  9  Mill.  busheis).  Die 
Bevorzugung  dieser  Orte  ergibt  sich  aus  ihrer 
verkehrsgeographisch  günstigen  Lage,  die  nicht 
nur  die  durchweg  vom  Staate  vorgenommene 
Getreideinspektion  (Gradierung)  erleichtert,  son- 

dern auch  ein  wirtschaftliches  Einlagern  ge- 
stattet, da  von  hier  aus  alle  Absatzmärkte  er- 

reicht und  alle  Transportwege  benutzt  werden 
können.  Uebrigens  sucht  ein  immer  größerer 
Teil  des  nordwestlichen  Produktionsgebiets  den 
Weg  nach  Westen,  was  besonders  auch  in  der 
schnell  zunehmenden  Zahl  von  Elevatoren  in 
British  Columbia  (Vaucouver)  seinen  Ausdruck findet. 

3.  Argentinien.  Die  ersten  Lagerhallen  (gal- 
pones)  entstanden  1890;  Elevatoren,  teils  aus 
Wellblech,  teils  aus  Beton,  wurden  zuerst  1893 
erbaut.  Diese  gibt  es  in  bedeutungsvoller  Zahl 
bisher  nur  in  den  Häfen  Buenos  Aires,  Rosario 
und  Bahia  Bianca,  wo  sie  vorherrschen;  sie  sind 
in  argentinischen,  belgischen,  englischen  und 
nordamerikanischen  Händen.  Das  Gesamt- 

fassungsvermögen aller  Hafenspeicher  beträgt 
600000  t,  was  jedoch  nicht  genügt,  so  daß  die 
Getreidesäcke  —  mit  großen  Segeltuchplanen 
bedeckt  —  oft  im  Freien  lagern  müssen.     Im 
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Innern  ist  letzteres  noch  sehr  häufig,  da  die  Zahl 
der  dort  erst  kürzlich  entstandenen  Elevatoren 
noch  äußerst  gering  ist  und  auch  die  übrigen 
Lagerräume  mit  insgesamt  6  Mill.  t  Fassungs- 

vermögen (einschl.  5  Mill.  t  der  1165  Eisenbahn- 
Stationslagerschuppen,  in  denen  alle  Waren- 

arten gelagert  werden)  nicht  ausreichen.  Man 
schätzt,  daß  höchstens  40  %  des  Getreides  in  den 
Lagerräumen  der  —  meist  englischen  —  Bahnen 
und  der  privaten  Gesellschaften  unter  Dach  ge- bracht werden  können.  Aus  diesem  Grunde 
wurden  schon  zweimal  Pläne  entworfen,  das 
ganze  Land  mit  einem  Netz  von  Elevatoren  zu 
überziehen.  Doch  leisteten  außer  den  Expor- 

teuren, die  eine  Zurückdrängung  fürchteten, 
auch  die  Eisenbahngesellschaiten  Widerstand, 
da  sie  die  Kosten  scheuton,  die  ein  Umbau  der 
Waggons  für  Transporte  von  losem  Korn  ver- 

ursacht. Neuerdinga  haben  die  Nordamorikaner 
diese  Bestrebungen  wieder  aufgegriffen  und  er- 

wägen den  Bau  von  650  Landelevatoren  mit  je 
1000—5000  t  Fassungsvermögen  sowie  von 
8-10  Hafenelcvatoren  bis  zu  je  100000  t  Fas- 

sungsraum. Doch  steht  der  Einführung  des 
Warrants  z.  Z.  noch  die  Gesetzgebung  im  Wege. 
Die  Beleihung  der  Ernte  (Prenda  agraria),  von 
der  aber  im  allgemeinen  nur  wenig  Gebrauch 
gemacht  wird,  ist  meist  nur  außerhalb  der 
Speicher  üblich  und  soll  vorschriftsmäßig  be- 

sondere Aufgabe  der  Staatsbank  sein. 
Die  besondere  Bedeutung  des  Elcvatoren- 

wesens  für  Argentinien  beruht  hauptsächlich  in 
der  Ausschaltung  des  Sacktransportes,  wodurch 
einerseits  mehrere  hundert  Mill.  Säcke  jährlich 
erspart,  andererseits  die  durch  den  Transport 
und  das  Lagern  der  Säcke  entstehenden  Verluste 
(Mäusefraß,  Verfaulen  von  Korn,  Minderung 
durch  schadhafte  Säcke)  vermieden  werden 
können.  Bei  zweckmäßiger  Einrichtung  würden 
ferner  die  Landwirte  von  der  Uebermacht  der 
jetzt  allmächtigen,  mit  den  Bahnen  Hand  in 
Hand  arbeitenden  Getreidehändler  befreit,  die 
besonders  die  kleinen  Landwirte  oft  durch 

„Raummangel"  in  den  Speichern  zu  überstürzten Verkäufen  veranlassen. 

4.  Deutschland.  Im  letzten  Viertel  des 
vorigen  Jahrb..  wurde  in  Anlehnung  an  das 
amerikanische  Vorbild  mancherseits  die  Ein- 

führung von  genossenschaftlichen  Korn- 
häusern als  geeignetes  Mittel  empfohlen,  um 

den  Einfluß  der  deutschen  Landwirtschaft 
auf  den  heimischen  Getreidemarkt  zu  er- 

höhen. Insbesondere  betonte  v.  Graß- 
Klanin  in  zahlreichen,  aber  auch  lebhaft  be- 

kämpften Schriften,  daß  durch  Kornhäuser 

der  Kampf  gegen  das  preisdrückende  Fern- 
angebot erfolgreich  geführt  und  der  inlän- 

dische Preis  erhöht  werden  könne,  indem 

einerseits  bei  zu  niedrigem  Preis  das  Ge- 
treide zurückgehalten,  andererseits  durch 

Kornhausgenossenschaften  eine  bessere  Ver- 
bindung zwischen  Produzenten  und  Konsu- 
menten erreicht,  sowie  ein  Aufhören  des 

Terminhandels  ermöglicht  werde.  Durch 
den  von  Graß  als  unzweckmäßig  bezeichneten 
und  bekämpften  Antrag  Kanitz  wurde  die 
Frage  noch  besonders  aktuell.  Auf  dem 
Vereinstag  der  deutschen  Landwirtschafts- 

genossenschaften 1895  wurde  erstmalig  ein 
dem  Kornhauswesen  günstiger  Beschluß  ge- 

faßt. Verschiedene  Landesregierungen  unter- 
stützten durch  Geldmittel  die  Genossen- 

schaften bei  der  Erbauung  von  Kornhäusern. 
In  Preußen  wurde  die  Staatsregierung  durch 
G.  v.  3./VI.  1896  (GS.  S.  101)  ermächtigt, 
,,zur  Errichtung  von  landwirtschaftlichen 
Getreidelagerhäusern  die  Summe  von  3  Mill. 

M.  zu  verwenden".  Durch  G.  v.  8. /VI.  1897 
(GS.  S.  172)  wurde  der  Betrag  um  weitere 
2  Mill.  M.  erhöht.  Von  dem  Fonds  wurden 

4%  Mill.  M.  verwendet  und  davon  36  Korn- 
häuscr  mit  einem  Fassungsraum  von  47658  t 
gebaut,  darunter  das  wissenschaftlichen 
Zwecken  dienende  Versuchskornhaus  zu  Ber- 

lin für  Yi  Mill.  M. 
Von  don  Kornhäusern  entfallen  auf  Pommern 

13,  Hessen-Nassau  6,  Sachsen  und  Westfalen  jo  3, 
Hannover,  Posen  und  Ostpreußen  je  2,  West- 

preußen, Schlesien,  Rheinprovinz  und  Hohen- 
zollernsche  Lande  je  1.  Fast  2/5  des  Kornhaus- 

fonds ist  auf  Pommern  verwendet.  Die  größten 
der  aus  Staatsmitteln  erbauten  Kornhäuser 
sind  das  in  Halle  für  6000  t  und  das  in  Anklam 

für  4000  t,  welche  je  ca.  y3  Mill.  M.  kosteten.  — 
Die  1905  abgeschlossenen  Versuche  —  denn  um 
solche  handelto  es  sich  lediglich  —  haben  in 
technischer  Hinsicht  erwiesen,  daß  für  das 
deutsche  Getreide  infolge  seiner  größeren  Feuch- 

tigkeit das  Schüttbodensystem  dem  Elevator- 
system vorzuziehen  ist,  sofern  nicht  vor  der  Ein- 

lagerung eine  besondere  künstlicho  Trocknung 
erfolgt.  Das  wirtschaftliche  Ergebnis  war  ein 
nicht  günstiges,  denn  von  361  Geschäftsjahren 
hatten  81  mit  Verlusten  abgeschlossen.  Nur  ein 
Teil  der  Kornhäuser  wurdo  von  den  Genossen- 

schaften, an  die  der  Staat  sämtliche  Kornhäuser 
vermietet  hatte,  käuflich  erworben  oder  weiter 
gemietet;  7  pommersche  Kornhäuser  und  das  in 
Halle,  bei  dem  die  Genossenschaft  200000  M. 
bar  zugesetzt  hatte,  wurden  dem  Staate  wieder 
zur  Verfügung  gestellt  und  später  an  Händler- 

vereinigungen vermietet  oder  anderen  Zwecken 
dienstbar  gemacht.  Als  Gründe  für  diesen  Miß- 

erfolg werden  genannt:  Fehlen  geeigneter  Per- 
sönlichkeiten als  Leiter;  Widerstand  des  Ge- 
treidehandels, der  Müller  und  Bäcker  gegen  die 

Kornhäuser;  zu  hohe  Forderungen  des  Fiskus; 
der  Umstand,  daß  die  Mitglieder  kein  Getreide 
an  die  Kornhäuser  abzuliefern  brauchten  und 
sie  daher  oft  nur  zum  Treiben  der  Preise  be- 

nutzten; zu  große  und  teure  technische  Anlagen 
(Halle). 

Man  hat  aber  aus  den  gemachten  Fehlern 

gelernt;  der  genossenschaftliche  Getreide- 
absatz hat  in  den  folgenden  Jahren  größere 

Ausbreitung  gewonnen  und  hat  entschieden 
auch  eine  aussichtsreiche  Zukunft.  Am 

30./VI.  1921  bestanden  132  Getreideverkaufs- 
und Lagerhausgenossenschaften;  von  diesen 

sind  71  dem  Reichsverbande  der  deutschen 

landwirtschaftlichen  Genossenschaften  an- 
geschlossen, und  zwar  liegen  hiervon  18  in 

j  Bayern,  17  in  Württemberg,  27  in  Baden, 
5  in  der  Provinz  Sachsen  und  den  angrenzen- 
I  den  Staaten.     Durch  die  Genossenschaften 
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wurden  vor  dem  Kriege  ca.  5%  des  gesamten 
deutschen  Getreideabsatzes  getätigt,  und  es 
war  besonders  in  Süddeutschland  gelungen, 
im  Handel  mit  Inlandsgetreide  die  Ab- 

hängigkeit vom  Zwischenhandel  in  beträcht- 
lichem Umfange  zu  beseitigen. 

Während  in  Norddeutschland  die  größeren 
Kornhäuser  —  oft  mit  Nebenstellen  —  vor- 

herrschen, hat  man  in  Süddeutschland  den 
zweifellos  viel  zweckmäßigeren  dezentralisieren- 

den Typ  eines  dichteren  Netzes  kleinerer  Korn- 
häuser gewählt.  Insbesondere  in  Bayern  ist  von 

diesen  eine  große  Zahl  aus  den  örtlichen  Bedürf- 
nissen heraus,  jedoch  oft  mit  z.  T.  erheblichen 

Staatszuschüssen,  entstanden;  1912/13  waren 
es  177,  die  144000  t  Getreide  umsetzten.  Davon 
wurden  93  von  ländlichen  Darlehnskassen,  40 
von  Kornhausgenossenschaften  und  An-  und 
Verkaufsvereinen,  37  von  verschiedenen  Ver- 

bänden betrieben.  Die  Geschäftseinrichtung 
ist  keine  einheitliche;  von  den  177  Kornhäusern 
Bayerns  beispielsweise  konnten  142  auch  von 
Nichtmitgliedern  benutzt  werden.  1921  war 
die  Zahl  der  Kornhäuser  auf  etwa  300  an- 

gewachsen. Es  ist  damit  jetzt  überall  ein 
Vorbild  für  den  genossenschaftlichen  Zusammen- 

schluß zur  Errichtung  von  Kornhäusern  gegeben, 
und  eine  staatliche  Unterstützung  dazu  wird 
infolgedessen  nur  noch  in  besonderen  Füllen 
gewährt.  —  Ein  Benutzungszwang  der  Mitglieder 
besteht  i.  a.  nicht.  —  Vor  dem  Kriege  herrschte 
bei  den  norddeutschen  Kornhäusern  das  Propre- 

geschäft, bei  den  süddeutschen  das  Kommissions- 
geschäft vor;  z.  T.  erfolgte  auch  der  Ankauf  zu 

einem  Grundpreis,  zu  dem  am  Schlüsse  des 
Betriebsjahres  noch  der  Anteil  am  Ueberschuß 
trat. 

Für  den  Mittel-  und  Kleinbesitz,  soweit 
er  Getreide  verkauft,  sind  die  Kornhäuser 
von  großem  Vorteil,  da  sie  nicht  nur  diese 
Landwirte,   deren  Absatzmöglichkeiten  be- 

schränkt sind   (Lokalabsatz,  Kleinhändler), 
von  der  früher  oft  drückenden  Abhängigkeit 
vom  Händler  und  der  Notwendigkeit,  bei 
Geldmangel  ä  tout  prix  zu  verkaufen,  be- ! 
freien,  sondern  auch  durch  Zentralisierung  j 
des  Angebots  und  dadurch,  daß  sie  günstige 

Marktlagen     abzuwarten     imstande     sind, <: 
höhere  Preise  erzielen  können,  —  zumal  sie 
auch  das  Getreide  besser  zu  behandeln  ver-  i 
mögen  (Reinigung).     Für  den  im  Verkauf  > 
selbständigeren    Großgrundbesitz,    der   aber  I 
oft  unter  dem  Mangel  hinreichender  Lager- 

räume   für    gedroschenes    Getreide    leidet, 
kommen  sie  hauptsächlich  als  Mittel  zur  Aus- 

schaltung des  Zwischenhandels  in  Betracht. 
-  Die  Kornhäuser  gestatten  also  den  Land- ! 
wirten  eine  bessere   Verwertung  ihres   Ge- ! 
treides;  sie  sind  ein  wichtiger  Teil  der  ge- 

nossenschaftlichen  Organisation;   die   Hoff-  j 
nung  aber,  durch  sie  den  Marktpreis  zu  be-  ( 
einflussen,  haben  sie  bei  der  Abhängigkeit 
Deutschlands     vom    Weltmarkt     selbstver- 1 
ständlicli  nicht  erfüllen  können.    Hemmend 
geht  ihrer  Wirksamkeit  die  selbst  in  kleinen  | 
Bezirken  oft  herrschende  Zersplitterung  in  ' 

|  der  Zahl   der  angebauten   Sorten  (am  ge- 
!  ringsten  bei  dem  fremdbestäubenden  Roggen) 
i  entgegen,  wodurch  die  Klassifizierung  und 
Raumausnutzung     erschwert     wird;     auch 

!  werden  höhere  Preise  von  Großhändlern  oder 
Großmühlen  nur  für  gleichmäßige  Ware  ge- 

zahlt. Eine  weitere  Schwierigkeit  beruht  in 
I  dem  großen  Feuchtigkeitsgrad  des  deutschen 
:  Getreides.   Die  Lombardierung  in  den  Korn- 
I  häusern  kommt  für  die  Landwirte  nicht  in 

Betracht.  — In  den  öffentlichen  vom  Handel  benutzten 
Kornspeichern  überwiegt  die  Einlagerung 

i  von  importiertem  Getreide  beträchtlich.  Da 
j  dieses  zum  größten  Teil  sofort  nach  der  Ent- 

löschung zu  den  in  den  Verbrauchsgebieten 
gelegenen  Speichern  weiter  transportiert 
wird,  ist  an  den  Küstenplätzen  die  Zahl  der 
—  z.  T.  im  Freihafengebiet  befindlichen  — 
Kornspeicher  relativ  gering;  z.  T.  bedient 
man  sich  dort  auch  besonderer  Lagerkähne 
(Eibmündung).  Hingegen  bestehen  in  den 
durch  ihre  Lage  in  Verbrauchsgebieten  aus- 

gezeichneten Rheinhäfen  große  Handels- 
kornspeicher. Das  im  Getreidehandel  eine 

Sonderstellung  einnehmende  Königsberg  hat 
gleichfalls  umfassende  Speicher.  —  Die  Korn- 

speicher sind  im  Besitz  von  Lagerhausgesell- 
schaften, Getreidegroßhandlungen  oder 

Reedereien  (am  Rhein),  z.  T.  auch  staat- 
liches Eigentum.  Außerdem  verfügen  di«? 

Großmühlen  über  eigene  Speicher. 

Die  Handelsspeicher  sind  entweder  nach  dem 
gemischten  System  oder  als  Schüttbodenspeicher 
errichtet;  vielfach  dienen  auch  Lagerhäuser  für 
Massengüter  aller  Art  der  Getreideeinlagerung. 
Der  in  Kornspeichern  und  Mühlen  vorhandene 
Lagerraum  wird  auf  ca.  2  Mill.  t  geschätzt.  Die 
Beleihung  des  Getreides  erfolgt  auf  Grund  von 
Lagerscheinen,  ist  aber  nicht  überall  üblich. 

Geber  die  Bedeutung  der  Kornspeicher  als 
Vorratsspeicher  für  den  Kriegsfall  sind  vor  dem 
Kriege  wiederholt  Verhandlungen  geführt,  ohne 
aber  praktische  Ergebnisse  gezeitigt  zu  haben. 
Im  Krieg  wurden  von  der  Reichsgetreidestelle 
nur  wenige,  von  den  Kommunalverbänden  weit 
mehr  Kornspeicher  benutzt.  Seit  Aufhebung  der 
Zwangswirtschaft  vollzieht  sich  der  Verkehr  bei 
den  Kornspeichern  ähnlich  wie  in  der  Vorkriegs- zeit. 

5.  Im  ehemaligen  Oesterreich  sind  Korn- 
häuser in  Anlehnung  an  das  deutsche  Vorbild 

besonders  in  Niederösterreich  und  noch  mehr  im 

Gebiet  der  heutigen  Tschechoslowakei  er- 
richtet. Dem  Genossenschaftsverband  für  Böh- 

men, wo  die  meisten  Kornhäuser  bestehen,  ge- 
hören 30  Lagerhausgenossenschaften  an. 

6.  Rußland.  Die  Einführung  von  Elevatoren 
nach  amerikanischem  Vorbild  wurde  Ende  der 
70er  Jahre  von  Regierung  und  Getreidehändlern 
empfohlen,  aber  von  den  Großgrundbesitzern 
verzögert,  da  diese  eine  Monopolisierung  des 
Getreidehandels  fürchteten,  zumal,  wenn  die 
Elevatorengesellschaften  das  Getreide  beleihen 
und  verkaufen  dürften.  Aus  letzterem  Grunde 
blieb,  als  durch  das  „Provisorische  G.  über  die 
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Warenlager"  v.  17./30./III.  1888  die  Errichtung 
von  Elevatoren  gestattet  wurde,  diesen  das 
Kommission«-  und  Kreditgeschäft  vorenthalten. 
Aber  bald  darauf  drangen  die  Anhänger  der 
Elevatoren  durch  und  mit  dem  vorläufigen  G. 

Ueberschußgebieten      keinen      durchgreifenden 
Wandel  schaffen  konnte. 

7.  Rumänien  besitzt  auf  dem  alten  Gebiet 
an  den  größeren  Bahnstationen  Elevatoren,  d  e 
zu  Anfang  dieses  Jahrh.  von  der  Regierung  er- 

14./27./VJ.  1888  (durch  G.  v.  7./20./V1.  1899  richtet  wurden,  um  der  Schwierigkeiten  beim  Ge- 
bestätigt) wurde  den  Eisenbahnen  der  Bau  von  treidetransport,  die  den  ehemaligen  russischen 

Elevatoren  sowie  das  Kommissions-  und  Kredit-   Zuständen  ähnelten,  Herr  zu  werden.    In  Braila, 
Galatz  und   Küstendje  bestehen  großo   Staats- 

speicher. 

geschäft  erlaubt 

Die  meisten  Landelevatoren  sind  von  Eist  n- 
bahnen  erbaut  worden  (der  erste  in  Jelez),  be- 

sonders von  <l*>r  Wladikawkas-  und  Riäsan- 
Uralsk-Bahn.  Am  l./I.  1900  gab  es  62  Eiscn- 
bahnelevatoren  mit  einem  Fassungsvermögen 
von  18  Mill.  Pud,  außerdem  ca.  200  gewöhnliche 
Kornspeicher  für  21  Mill.  Pud.  Dann  trat  aber 
ein  Stillstand  in  der  Errichtung  von  Landeleva- 

Bulgarien,  das  z.  Z.  noch  keine  Eleva- 
toren besitzt,  plant  zunächst  den  Bau  solcher 

für  20000-30000  t  in  Warna  und  Burgas,  und 
später  von  Sammclelevatoren  an  den  Bahn- 

stationen. Die  Durchführung  des  Projekts  liegt 
in  Händen  der  Zemledelska  Bank. 

9.  Die  monti  frumentari  Italiens  und  die 

toren  ein  und  erst  nach  dem  japanischen  Krieg  P?8**08  Spaniens  haben  ihren  durch  ihre  Vcr- 
und  der  Revolution  wurden  neue  Plan,  zur  Aus-  bindung  mit  Kornspeichern  gekennzeichneten 

bildung  des  Elevatorwesens  entworfen.     Durch    "^prunghehen    Charakter    als     Wohliahrtsein- G.  v.  17./30./VL  1910  wurden  die  den  Bahnen 
zustehenden  Rechte  auch  landwirtschaftlichen 
Gesellschaften  und  Genossenschaften,  Börsen- 

vereinigungen, Scmstwos  und  Wolosten  gegeben. 
Vor  allem  aber  trat  die  Reichsbank  am  2.">.  \  I. 
8./XII.  1910  mit  einem  großzügigen  Plan  zur 
Errichtung  von  Landelevatoren  und  Einführung 
des  Warrants  (nach  dem  Zweischein 
Empfangsschein  and  Warenschein)  an  das  Han- 

delsministerium heran,  in  dessen  Verfolg  vom 
Minis! irrat  die  Errichtung  von  staatlichen  Ele- 

vatoren an  178  Punkten  mit  einem  Fassungs- 
vermögen von  62  Mill.  Pud  in  Aussicht  ge- 

nommen wurde.  Infolge  der  politischen  Ereig- 
nisse ist  es  aber  nur  zur  Errichtung  eines  Teils 

der  geplanten  Elevatoren  gekommen,  darunter 
des  großen  Elevators  in  Griasi  mit  190  Schächten  ,°es  V\\  vV1,/i1U-  ly V  { 
für  insgesamt  1  Mill.  Pud:  i.  .1.  1916  verfügte  der  li^^J^b^  v*  ?'/X 
Staat  über  35  Elevatoren  mit  einem  Fassungs- 

vermögen von  ca.. 23  Mill.  Pud;  34  weitere  Ele- 
vatoren waren  damals  im  Bau  oder  fast  fertig- 

gestellt. Der  in  den  Hafenspeichern  (besonders 
Odessa,  Nikolajeff,  Noworossijsk  —  in  diesen  3 
die  größten  Anlagen  —  Windau  und  St.  Peters- , 

bürg)  zur  Verfügung  stehende  Lagerraum  wurde  S?8tattet;  doch  konnte  bei  deren  ge
ringer  Zahl 

auf  150  Mill.  Pud  berechnet.  -  In  Sibirien  waren  die  Landwirtschaft  kaum  Gebrauch  d
avon 

1915  77  der  Ansiedlungsbehörde  gehörende  !  machen-  Deshalb  wurde  im  Interesse  der 
 infolge 

Speicher  für  7  Mill.  Pud  vorhanden.  ihrer  mangelhaften  Organisation  besonders  von 
der  Muhlenmdustrie  stark  abhangigen  Land- 

Die  langsame  Ausbreitung  des  Elevator-  wirte  der  Warrant  agricole  durch  G.  v.  18./VII. 
wesens  ist  hauptsächlich  auf  die  in  Rußland  be-  1898  (Journal  officiel  v.  20./VII.  1898)  geschaffen, 
trächtliche  Zahl  abgelieferter  Weizenarten  und  Dies  gestattet  dem  Landwirt,  „eine  Anzahl  genau 

-qualitäten  zurückzuführen,  welche  ein  einfaches  j  bestimmter  Erzeugnisse  (darunter  Getreide  in 
Schema  und  eine  gemeinsame  Einlagerung '  Garben  oder  gedroschen)  seines  Betriebes  zu  be- 

großer Mengen  unmöglich  machen  und  somit  leihen,  indem  er  die  Verwahrung  derselben  in  den 
der  Ausbreitung  des  Warrants  im  Wege  stehen;  Gebäuden  dieses  Betriebes  behält"  (warrantage 
nur  allmählich  hätte  hier  eine  größere  Einheit-  j  ä  domicile).  Das  Gesetz  hatte  aber  keinen  Erfolg, 
lichkeit  herbeigeführt  werden  können.  Bei  der  '  Zur  Beseitigung  seiner  Mängel,  vor  allem  des 
nicht  so  verschiedenartigen  Gerste  war  eine  sehr  umständlichen  und  teuren  Warrantierungs- 
Klassifikation  nach  wenigen  Typen  leichter  er- ;  Verfahrens,  wurde  das  G.  v.  30./IV.  1906  (J.  0. 
reichbar.  —  Ein  gut  ausgebildetes  Elevator-  \  v.  4./V.  1906)  erlassen,  welches  die  Beleihung 
wesen  hätte  eine  für  Rußland  besondere  Bedeu- !  auch  bei  Verwahrung  durch  landwirtschaftliche 
tung  erlangen  können,  weil  die  Bahnen  den  |  Vereinigungen,  Genossenschaften  u.  a.  erlaubt 
großen  Schwankungen  in  der  Nachfrage  nach  (Zweischeinsystem),  was  die  Errichtung  beson- 
Transportgelegenheiten  sich  nicht  anzupassen  I  derer  Lagerhäuser  voraussetzt.  Auch  diese  Neu- 

vermochten;  allgemein   war   das    Streben,    das  j  einrjehtung  hat  keinen  großen  Anklang  gefunden; 

richtungen  verloren,  da  sie  im  20.  Jahrh.  zu 
reinen  Kreditinstituten,  die  u.  a.  Getreide  be- 

leihen, umgestaltet  sind.  Die  monti  frumentari 
sind  im  Kriege  durch  die  neue  Kreditgesetz- 

gebung, die  den  Realkredit  gegenüber  dem  früher 
vorherrschenden  Personalkredit  in  den  Vorder- 

grund geschoben  hat,  mit  den  Provinzialkassen 
in  Verbindung  gebracht.  Den  pösitos  (1912  gab 
es  3540;  davon  2016  in  den  beiden  Kastilien)  ist, 
nachdem  sie  durch  G.  v.  23./1. 1906  modernisiert 
waren,  durch  Kgl.  V.  v.  16./X.  1914  das  Recht 
gegeben,  sich  zu  Provinzialverbänden  zusammen- 

zuschließen und  landwirtschaftlichen  Vereini- 
gungen Kredite  zu  gewähren.  —  Die  cclleiros 

communs  Portugals  von  denen  es  1852  noch 
52,  1911  nur  noch  14  gab,  sind  gemäß  Art.  70 
des  G.  v.  1./IIL  1911  (Junta  de  Credito  Agricola) 

1913  sind  allge- 
meine landwirtschaftliche  Lagerhäuser  geschaffen; 

die  eingelagerten  Waren  können  warrantiert 
werden  (Zweischeinsystem). 

10.  Frankreich.  Schon  1848  wurde  die  Be- 
leihung der  in  öffentlichen  Lagerhäusern  (maga- 

sins  g6n6raux)  befindlichen  Waren  ausdrücklich 

Getreide  vor  dem  regenreichen  Herbst  mit  seinen 
grundlosen  Wegen  zu  den  Stationen  zu  bringen. 
Dort    mußten    infolgedessen    stets    ungeheure 

bis  31./XII.  1912  waren  nur  45892  Lagerscheine 
über  Waren  im  Werte  von  194  Mill.  Fr.  ausge- 

stellt, darunter  9  Mill.  Fr.  über  Getreide.   Weder 

Mengen  im  Freien  lagern,  worin  auch  die"relativ  j  eigentliche        Getreideverkaufsgenossenschaften nur   geringe   Zahl    von    Kornspeichern   in    den  I  noch   landwirtschaftliche  Kornhäuser  sind  ent- 
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standen.     Hingegen  besitzt  die  starke  Mühlen- 
industrie bedeutende  Speicher. 

11.  Großbritannien.  Ein  von  den  Central  and 
Associated  Chambers  of  Agriculture  1898  ein- 

gesetztes Committee  hat  von  der  Empfehlung  von 
genossenschaftlichen  Kornhäusern  abgesehen. 
Ueber  die  Bedeutung  der  vorhandenen  großen 
Handelsspeicher  als  Vorratsspeicher  für  den 
Kriegsfall  wurde  zu  Anfang  des  Jahrh.  beraten 
—  jedoch  ohne  praktische  Ergebnisse  (Bericht 
der  Royal  Commission  on  Supply  of  Food  and 
Raw  Material  -  London  1905;  Cd.  2643). 

12.  Japan.  Die  beiken-soko  sind  allgemeine 
Reisspeicher,  die  im  17.  und  18.  Jahrh.  angelegt 
wurden,  jetzt  noch  bestehen  und  den  südeuro- 

päischen Kornspeichern  des  16.  Jahrh.  ähneln, 
sich  aber  im  Gegensatz  zu  diesen  weit  weniger 
verändert  haben.  Sie  sind  öffentliche  Wohl- 

fahrtseinrichtungen und  dürfen  niemals  Speku- 
lationszwecken dienen.  Landwirte  und  Kauf- 

leute lagern  ihr  Getreide  in  ihnen  ein,  um  es  vor 
den  häufigen  Ueberschwemmungen  und  Feuers- 

brünsten zu  sichern;  auf  die  eingelagerten  Vor- 
räte können  Geldvorschüsse  gegeben  werden. 

Die  Einlagerung  des  Reises,  der  genau  klassifi- 
ziert wird,  erfolgt  in  Säcken,  die  mit  einem 

Bleiverschluß  versehen  werden.  Die  beiken-soko 
sind  meist  Unternehmungen  von  Aktien-,  Kol- 

lektiv- oder  Kommanditgesellschaften  oder  Ge- 
nossenschaften. Sie  bestehen  besonders  in  den 

Reiserzeugungsgebieten,  den  Präfekturen  Yama- 
gata  und  Kumamoto  (in  diesen  die  ältesten  und 
größten),  sowie  Hiroshima,  Akita,  Tottori,  Miye, 
Kagawa  und  Shiga.  Ihr  Vorteil  für  die  Produ- 

zenten im  Kampf  gegen  die  Spekulation  ist  aber 
wegen  der  geringen  Zahl  und  der  Konzentration 
an  bestimmten  Orten  gering.  —  Größere  Be- 

deutung in  ihrer  Gesamtheit  haben  die  infolge 
der  sehr  starken  Dezentralisation  des  japanischen 
Genossenschaftswesens  zahlreichen  kleinen  Lager- 

häuser der  verschiedenartigen  Absatzgenossen- 
schaften, welche  denselben  Zweck  wie  die  deut- 

schen Kornhäuser  erfüllen. 

13.  China  hat  seit  vielen  Jahrh.  zahlreiche, 
auch  heute  noch  meist  primitive,  einstöckige 
Kornspeicher,  die  der  besonderen  Art  der  chine- 

sischen Landwirtschaft  ihre  Entstehung  ver- 
danken und  vor  allem  Reisreserven  für  Notjahre 

bewahren  sollen. 

14.  Indien.  Die  Unterstützung  der  in  den 
90er  Jahren  aufgenommenen  Bestrebungen  zur 
Schaffung  von  Elevatoren  für  den  Weizenexport 
aus  Vorderindien  wurde  von  der  Regierung  ab- 

gelehnt: der  einheimische  Zwischenhändler  hat 
die  Bauern  zu  sehr  in  der  Hand;  auch  ermöglicht 
das  Klima  längeres  Lagern  im  Freien.  Neuer- 

dings trägt  man  sich  aber  mit  der  Absicht,  in 
Burma  ein  modernes  Elevatorwesen  zu  schaffen, 
um  eine  bessere  Verteilung  der  Reisausfuhr  über 
das  ganze  Jahr  sowie  zweckmäßige  Behandlung 
der  Ware  und  somit  höhere  Preise  zu  erzielen. 

15.  Aus  Australien,  wo  es  zwar  Absatz- 
genossenschaften gibt,  erfolgt  die  Verschiffung 

fast  nur  in  Säcken;  hier  wie  in  Südafrika  haben 
bei  der  dünnen  Besiedlung  landwirtschaftliche 
Elevatoren  zunächst  keine  Bedeutung. 

In  anderen  Ländern  als  den  genannten 
kommen  außer  den  aligemeinen  Lagerhäusern 
als  erwähnenswert  nur  Handelskornspeicher  in Betracht. 

Literatur:  J.  Schadeberg.  Die  Silos,  J.  Aus- 
gabe, Halle  1854.  —  Li.  v.  Graß-Klanin,  Dir 

Assoziation  des  ldw.  Angebots,  Danzig  1888.  — 
Derselbe,  Dir  Kornhandel  im  nordösü.  Deutsch- 

land ii.  s.  Verla  hrsbehwiderungen.  AU  Manuskript. 
gedruckt,  o.  J.  —  Derselbe,  Die  uirtschaftl. 
Bedeutung  ihr  Kornzölle  u.  die  Möglichkeit  ihrer 
Herabsetzung.  Mit  Anhang:  Die  Kornhäuser 
nach  amerikan.  Muster,  Bi  rlin  1891.  —  Derselbe, 
Dir  Preisbildung  der  Kornfrucht  (Separatabdruck 
a.  d.  Kreuzzeitung),  Berlin  1891.  —  Derselbe, 

A'"inhaus  kontra  Kanitz,  Berlin  1895.  —  Der- 
seilte.  Zur  Assoziation  des  Idw.  Angebots,  Berlin, 

Buchdruckerei  „Die  Post"  o.  J.  —  Berichte  über 
dir  Verhandlungen  des  deutschen  Landwirt- 
schaflsrates  1890  und  1896.  —  Denkschrift  über 
dir  Verbesserung  dir  Lagerungs-,  Lösch-  und 
Ladeeinrichtungen  in  Berlin,  herausg.  von  den 
Aeltesten  dir  Kaufmannschaft  in  Berlin,  Berlin 
o.  J.  (1S95).  —  M.  Bering,  Dir  Idw.  Konkurrenz 
Nordamerikas  in  Gegenwart  und  Zukunft, 

Leipzig  1887.  ■ —  v.  Ackermann-Salisch,  Dir 
Siloismus  11.  drr  Antrag  Kanitz,  Berlin  1895.  — 
E.  Ramm,  Die  Landwirtschaft  in  den  Ver. 

Staaten  r.  Nordamerika,  Stuttgart  1895.  — 
Derselbe,  Konstruktion  u.  Betrieb  eines  ein- 

fachen amerikan.  Getreidehauses  (Silospeichers), 
Stuttgart  1896.  —  K.  Wiedenfeld,  Drr  deutsche 
Getreidehandel,  Jh.  f.  Not.,  III.  F.  Bd.  IX, 

S.  337  ff.,  641 ff.  —  Müller- Alzetf,  Genossen- 
schaftl.  Getreideverkauf,  spez.  dir  Gründung  einer 

Getreideverkaufsgenossenschaft    ~u   Worms,    1895. 
—  ir.  Wygodztnslci,  Der  gemeinsame  Absatz 
der  Idw.  Erzeugnisse  (Deutsche  ldw.  Grnossen- 
schaftsbibl.,  II.  2),  Offenbach  1895.  — Derselbe, 
Da,*  Genossenschaftswesen  in  Deutschland,  Berlin 
1911.  —  H.  Schumacher,  Die  Getreidebörsen 
in  den  Ver.  Staaten  c  Nordamerika,  Jb.  f.  Nat., 

III.  F.  Bd.  X.  (abgedruckt  in  Weltwirtschaft- 
liche Studien,  Leipzig  1911).  —  Derselbe,  Der 

Bcis  in  der  Weltwirtschaft,  München  1917.  — 
Klapper,  Kornhaus  und  Kanitz,  Leipzig  1895.  — 
Derselbe,  Kornhäuser  u.  Kleinbahnen  (Stimmen 
aus  dem  agrar.  Lager,  herausg.  vom  Bund  d. 
Ldw.,  H.  4)>  Berlin  1896.  —  Verhandlungen 
des   Landes-Oekonomie-Kollegiurns   1895  u.  1905. 
—  Crüger,  Getreideabsatzgenossenschaftrii 
(Volksivirtsehaftl.  Zeitfragen,  IL  136),  Berlin 

1896.  —  F.  Pichler,  „Der  Antrag  Kanitz". 
Geschichte,  parlamentarische  Behandlung  und 

Würdigung,  Köln  1896.  —  Genossenschaftl.  Ge- 
treideverkauf u.  die  Errichtung  von  Kornhäusern. 

Sonderabdr.  a.  d.  amtl.  Ber.  über  d.  34-  Gesamt- 
sitzung d.  Landcskulturrats,  Dresden  1896.  — 

E.  v.  Selchow-ItudniK,  Der  Antrag  Kanitz: 
eine  Forderung  nationaler  Sittlichkeit,  Berlin 
1896.  —  C.  Stanka,  Reisebericht  über  den 
genossenschaftl.  Absatz  ldw.  Produkte  in  Deutsch- 

land, Brunn  1896.  —  O  de.  Bocquigny,  La 
Cooperation  de  produetion  dans  V agriculture, 
Paris  1896.  —  Derselbe,  Les  Syndicats  agricoles 
et  leur  muvre,  Paris  1900.  —  Denkschriften  des 

Bayer.  Staatsministeriums  des  Innern :  Die  Maß- 
nahmen auf  dem  Gebiete  der  ldw.  Verwaltung 

in  Bayern  1890—1897,  München  1897.  —  Der 
Stand  des  ldw.  Genossenschaftsivesens  in  Bayern, 

1899,  München  1900  u.  Anlagen  G—J.  —  Die  Maß- 
nahmen der  ldw.  Verwaltung  in  Bayern  1897  bis 

1903,  München  1903.  —  E.  v.  Hertzberg- 
Lottin,  Der  genossenschaftl.  Kornverkauf  mit 
bsd.  Bückskht   auf  die  Benutzwng    der  staatlich 
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angebotenen  Kornhäuser  in  Preußen,  Jb.  d. 
AMgem.  Verbandes  d.  deutschen  Idw.  Genossen- 

schaften für  1896,  Offenbach  a.  M.  1897.  —  Zur 
Errichtung  der  Getreidehausgenossenschaft  im 
Groß-Pöchlarn  (Reisebericht),  St.  Polten  1897. — 

/•'.  Hoffmann,  Das  Versuchskornhaus  zu  Berlin 
.Vir,  .-  Hefte,  Berlin  1898.  —  O.  Rabe,  in. 
Kornhausgenossenschaft  zv  Halle  a.  S.  (Fühlmgs 

Landw.  Zeitschr.  1898).  —  O.  liölitn.  Dir  K.,,-„- 

hauser,  Stuttgart  1898.  —  l'.rll  und  TAcht,  Das 
Idw.  Genossenschaftswesen  in  Deutschland,  Wien 
1899.  —  Report  oj  "  Committee  appointedby  the 
Council  oj  tht  Central  and  Associated  Chambers 
of  Agriculture  on  Cooperation  for  the  sale  of 
agricultural  produce.  Presented  Mm  Srd,  1898. 
PubUshed  >'<!  the  Central  Chamber  of  Agriculture, 
Londo u  SW.  —  Oesterreichischer  G.-Entw.  betr. 

die    Errichtung    von    A'<  xschaften    der 
irte,    710    der    Beilagen    -u    den    stenogr. 

/'ml.  des  Hauses  der  Abgeordneten,  XI.  Session 
enthält  sehr  reiches  Material  in  den  Mot.). 

—  L'nlir.    eines    (',.    In  tr.     dir    F.ru,  it-rung     des 
Eisenbahnnetzes  und  die  Beteiligung  des 

Staates  an  dem  Hau  '"/'  Privateisenbahnen  ». 
Kleinbahnen  sowie  an  der  Errichtung  von  Idw. 

Getreidelagerhäusern  v.  .■;.// 1'.  1896  (Drucks. 
iL  II.  d.  Abg.,  18.  Legislaturperiode,  II.  Sess. 

1896,  \r.  !.'■>>.  -  Entw.  eines  G.  gleichen  Titels 
Drucks,     d.    II.     ./.    Abg., 

jislaturpt  riode,  1 1  .  Sesi ..  1896  97,  Nr 
—  Drucksachen  d.  II.  <i.  i'  gislatur- 
periode,  LT.  Sess.,  Nr.  Schlußbericht 

über  dm  Kornhausfonds).  —  Congrls  de  la  vente 
du  bU,  Versailles  1900.  —  N.  .1.  Fohlt,  Gram 

Elevators,  Sidney  1901.  —  /■.'.  l.nur,  Lager- 
ii.  Trockeneinrichtungen  für  Getreide.  Landw. 

Jb.  d.  Schweiz  190S.  —  <.'.  Danoff,  Kernhäuser 
als  Mittel  zur  Reorganisation  des  vnm  n  n  <;,  treid\  - 
handeis  in  Deutschland,  Leipzig  190S.  —  A. 

'Pfütze,  Die  /</<'■•  Produktions-  und  Absatz- 
genossenschaften   in    Frankreich,    Tübingen    1908. 

—  F.  Krukenberg,  lieber  dm  Hau  n.  di, 
maschinelle  Einrichtung  der  Kornhäuser,  Darm- 

stadt 1904-  —  H.  Pudor,  Die  Geschichte  der 
Kornhausgenossenschafti  n  in  Portugal,  Jb.  f.  Nat. 
JH.  F.,  Bd.  XXX.  —  A.  ColUcz,  Lcs  associations 
agricoles  de  produetion  et  de  vente,  Paris  1905. 
—  lt.  Leonhard,  Kornhäuser  u.  Getreidehandel, 
Manchen  1906.  —  Hampkc,  Die  Schädigung 
des  Handels  in  den  Prov.  Posen  u.  Westpreußen 
durch  die  staaü.  Unterstützung  der  Idw.  Ge- 

nossenschaften, Posen  1906.  —  Grabein,  Wirt- 
schaft!, u.  soziale  Bedeutung  der  ländl.  Genossen- 

schaften in  Di  utschland,  Tubmgi  n  mos.  — 

H.  'Rudioff,  Der  ldw.  Warrant,  Jb.  f.  G.  V., 81.  Jahrg.  —  Derselbe,  Die  Genossenschaf ts- 
bewegung  der  Getreideproduzenten  in  den  Ver. 
Staaten  Nordamerikas.  FühMngs  Ldw.  Zeitschr. 
1908.  —  C.  Edgar,  The  story  of  a  graiu  of 
wheat,  London,  Georges  Newyes  (o.  J.J.  — 
P.  T.  Dondlinger,  The  boolc  of  wheat,  New 
York  1908.  —  S.  Bouillon,  La  vente  cooperative 

des  cc reales  ä  l'Etranger  et  en  France.  These, 
Paris  1908.  —  A.  Wolkoiv,  Handbuch  des 
Getreidehandels  (russisch),)  St.  Petersburg  1910 
(enthält  ausführt.  Verzeichnis  d.  Literatur  über  das 
Lagerhauswesen  in  Rußland).  —  Zi.  Jurowski, 
Der  russ.  Getreideexport,  s.  Entwicklung  und. 
Organisation.  Stuttgart  1910.  —  E.  Rippart, 
Das    staatl.    Getreidelagerhaus,   Arnstadt   (1912). 
—  Le    credit    agricole,      S     Tle.     (II:     Credit 

coUectif  in  faveur  des  societes  cooperatives  de 
produetion  et  </<  vente,  herausg.  com  Mimistere 
de  V  Agriculture,  Paris  191$.  —  Hauschild, 

l'.i  i  ic/itiuig  ■  im  .<  Cetreideelcvatorennetzes  in  Ruß- 
land, Bericht*  aber  Hamid  u.  Industrie,  Bd.  XIX, 

II.  7.  —  M.  Jüdel,  Der  französische  Getreide- 
markt, Karl.-- ruhe  1914  (enthält  Literaturangaben 

mit  Bezug  auf  Frankreich).  —  /«.  Magill,  Gram 
Tnspection  in  Canada.  Departement  of  Trade 
and  Commerce.  Ottawa  (1914).  —  G.  G.  Unebner, 

Hund  ( 'ommu  rce,  1915.  — J.  E,  Hoffmann, 
treidespeicher,  ihre  bautechn.  u.  maschinen- 

t  ,chn.  Einrichtung,  Berlin  1916.  —  T.  1).  H.  Weld, 
Marketing  of  Farm  Products,  1916.  —  JB.  v. 
Opperikowski,  Die  Aufgaben  des  ländl.  Ge- 

nossenschaftswesens in  Preußen,  Würzburger 
Königsberg  1916.  —  L.  Duval,  The 

produetion  andhandling  of  Graim  in  Argentina, 

Tearbook  oftlu  /'.  S.  l>i/it.  of  Igriculture  1916; 
Washington  D.C.1916. — C.  v.  Ty8zka,Agrarzölle, 
Getreidemonopol  oder  Freihandel,  Jb.  f.  G.  V., 
41.  Jahrg. —  Gegen  das  Getreidemonopol,  herausg. 
r.  Verein  d.  Getreidehändler  der  Hamburg. Börse, 
Hamburg  1917.  —  *•■  Sievers,  Getreidevorrat- 

wirtschaft und  Getreidebesteuerung,  Berlin  1918. 
—  E.  Poczalek,  Entstehung  und  Entwicklung 
der  ldw.  Em-  u.  Verkaufsvereine  in  der  Prov. 
Pommern,  Greiftwalder  Diss.,  1920.  —  J.  M. 
Mihi   and    (>.    11.  Jesme88,    'Ihr  Organization 

perative  Grain  Elevator  Compamies.  United 
Departt  m<  nt  of  Agriculture  Bulletin  N.  860, 

Washington  1>.  C.  19S0.  —  Projektierter  Bau  von 
Silos  (in  Argentinien)  in  d.  Zeitschr.  Latein- 

amerika !"-'!,  Nr.  lä.  —  Internationale  Agrar- 
Bundschau,  Rom  (enthält  häufig 

Berichte  über  den  Stand  in  verschied.  Ländern). 
—  Blätter  für  <ii ■nossi-tischaflswesen,  Berlin.  — 
Jb.  des  Fi  icli.irrrbandis  der  deutschen  ldw.  Ge- 

nossenschaften. —  Deutsche  ldw.  Genossenschafts- 

presse, Darmstadt.  —  Annuaire  des  syndicats 
agricoles  et  de  l'agriculture  fr1111rai.se,    Paris.  — hurt  Ritter. 

Körperschaftsteuer. 
I.  Allgemeines.  1.  Gegenstand  der  Körper- 

schaftsteuer. 2.  Aufgabe  und  Eigenart  der 
Körperschaftsteuer.  3.  Ausgestaltung  der  Kör- 

perschaftsteuer. II.  Gesetzgebung.  I.Deutsch- 
land. 2.  Oesterreich  und  die  Nachfolgestaaten. 

3.  England.    4.  Amerika.    5.  Frankreich. 

I.  Allgemeines. 
1.  Gegenstand  der  Körperschaftssteuer. 

Die  Körperschaftsteuer  ist  eine  Unterart 
der  Einkommensteuer:  demgemäß  ist  ihr 
Steuergegenstand  das  Einkommen,  d.  h.  der 
Gesamtbetrag  der  Einkünfte,  die  einer  Person 
in  einem  bestimmten  Zeitraum  (Kalenderjahr, 
Wirtschaftsjahr)  zufließen,  abzüglich  der 
Werbungskosten  und  der  Schuldenzinsen; 
wegen  der  Streitfragen  über  den  Einkommens- 

begriff gilt  dabei  grundsätzlich  das  gleiche, 
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wie  bei  der  Einkommensteuer  überhaupt.  Die 
Besonderheit  der  Körperschaftsteuer  als 
Unterart  der  Einkommensteuer  liegt  nicht  im 

Steuergegenstand,  sondern  im  Steuersub- 
jekt: die  Körperschaftsteuer  erfaßt  das  Ein- 

kommen, das  nicht  unmittelbar  den  Einzel- 
personen (physischen  Personen)  zusteht, 

sondern  solchen  nicht  physischen  Personen 
und  Gebilden,  die  rechtlich  zum  selbständigen 
Bezug  von  Einkünften  und  zur  Verfügung 
darüber  befugt  sind,  also  in  erster  Linie 
organisierten  Personenvereinigungen  mit 
Rechtspersönlichkeit  (juristischen  Personen) 
oder  auch  ohne  eigene  Rechtspersönlichkeit, 
ferner  Stiftungen,  Zweckvermögen  u.  ä.  Der 
Umkreis  der  hierher  gehörenden  Steuer- 

pflichtigen ist  abhängig  von  der  rechtlichen 
Gestaltung  des  Personenbegriffs  im  bürger- 

lichen Rechte  eines  Landes  überhaupt  und 
von  dem  Steuerrechte  insbesondere,  vor 
allem  kann  die  Körperschaftsteuer  sich  auf 
ganz  bestimmte  nicht  physische  Personen, 
etwa  auf  Erwerbsgesellschaften  und  bei 
diesen  wieder  auf  Aktiengesellschaften,  be- 

schränken. Die  Bezeichnung  als  Körper- 
schaftsteuer ist  der  finanzwissenschaftlichen 

Terminologie  bis  zum  deutschen  Körper- 
schaftsteuerG.  v.  30./V.  1920  unbekannt  ge- 

wesen, sie  ist  zu  eng,  wenn  die  Steuer  grund- 
sätzlich (wie  in  Deutschland)  alle  nicht 

physischen  Personen  mit  eigenem  steuerbaren 
Einkommen  umfaßt,  zu  weit,  wenn  die  Steuer 
sich  (wie  z.  B.  in  England)  auf  ganz  be- 

stimmte Arten  von  Erwerbsgesellschaften 
beschränkt. 

Da  die  Körperschaftsteuer  eine  Unterart 
der  Einkommensteuer  ist,  teilt  sie  mit  dieser 
die  Stellung  im  Steuersystem  (direkte  Steuer 
—  Besitzsteuer  —  veranlagte  Steuer). 

2.  Aufgabe  und  Eigenart  der  Körper- 
schaftsteuer. Ein  Einkommensteuersystem 

braucht  nicht  notwendig  eine  Körperschaft- 
steuer als  selbständige  Steuerart  zu  enthalten. 

Eine  selbständige  Körperschaftsteuer  ist  viel- 
mehr nur  eine  mögliche  Lösung  eines  Pro- 

blems, das  bei  jeder  nicht  auf  physische  Per- 
sonen beschränkten  Einkommensteuer  auf- 

taucht. Der  Einkommens  begriff  ist  zwar 
grundsätzlich  für  physische  und  nicht  phy- 

sische Personen  der  gleiche.  Die  Eigentüm- 
lichkeit des  Einkommensbeziehers  äußert  sich 

aber  bei  dem  Einkommen  der  nicht  physischen 
Personen  in  zwei  Beziehungen.  Einmal  kann 
eine  nicht  physische  Person  nicht  alle  bei 
physischen  Personen  mögliche  Einkommens- 
arten  beziehen,  die  Einkommensquelle  der 
persönlichen  Arbeit  (Lohn,  Gehalt)  scheidet 
aus.  Dann  ist  die  Zweckbestimmung  der  Ein- 

künfte eine  andere:  während  bei  den  phy- 
sischen Personen  den  Einkünften  stets  zu 

einem  Teile  bestimmte  körperliche  und  geistige 
Bedürfnisse  gegenüberstehen,  zu  deren  Be- 

friedigung die  Einkünfte  verbraucht  werden, 

fehlt  bei  den  nicht  physischen  Personen  eine 
solche  natürliche  Zweckbestimmung,  die  Art 
und  der  Zweck  der  auf  Erlangung  der  Ein- 

künfte gerichteten  Tätigkeit  wird  vielmehr 
grundsätzlich  künstlich,  von  Dritten,  den 
Gründern,  den  Teilhabern,  den  Verwal- 

tungsorganen, bestimmt.  Dabei  steht  in 
der  großen  Mehrzahl  der  Fälle,  bei  den 
Erwerbsgesellschaften,  im  Vordergrunde, 
daß  das  Einkommen  der  nicht  physischen 
Person  überhaupt  nicht  dem  Verbrauche  zu 
eigenen  Zwecken  dienen  soll,  sondern  daß  es 
von  vornherein  dazu  bestimmt  ist,  an  andere, 
an  die  Teilhaber,  die  Gesellschafter,  für  deren 
Zwecke  weitergegeben  zu  werden.  Die  Ein- 

künfte der  nicht  physischen  Personen  bilden 
also  eine  Verteilungsmasse,  aus  der  sich 
Sondereinkommen  anderer,  überwiegend  von 
Einzelpersonen,  möglicherweise  auch  wieder 
anderer  nicht  physischer  Personen,  ableiten. 
Diese  Besonderheiten  machen  eine  besondere 
steuerliche  Behandlung  der  Einkommen  der 
nicht  physischen  Personen  innerhalb  des 
Einkommensteuersystems,  wenn  nicht  er- 

forderlich, so  doch  zu  einem  Sonderproblem. 
Dabei  ergeben  sich  folgende  Fragen: 

a)  Da  das  Einkommen  der  nicht  physischen 
Person  nicht  eigenen  natürlichen  Bedürfnissen 
dient,  sind  aus  seiner  Art  (aus  der  Ein- 

kommensquelle) und  aus  seiner  Höhe  keine 
Merkmale  zu  entnehmen,  die  sich  auf  die 
Leistungsfähigkeit  des  Einkommensbeziehers 
beziehen.  Es  fallen  nicht  nur  als  Besteuerungs- 

merkmale weg  der  Familienstand,  die  beson- 
deren persönlichen  Verhältnisse  (Krankheit) 

des  Zensiten,  die  Art  der  Einkommensver- 
wendung (Lebensversicherung  u.  ä.),  es  fehlt 

auch  der  Anlaß  für  ein  Existenzminimum 
und  die  Begründung  für  eine  Progression  der 
Steuersätze  nach  der  Höhe  des  Einkommens. 

b)  Da  das  Einkommen  der  nicht  physischen 
Person,  insbesondere  bei  den  Erwerbsgesell- 

schaften, eine  Verteilungsmasse,  eine  Quelle 
anderer  Einkommen  bildet,  so  berührt 
die  Besteuerung  des  Einkommens  der 
nicht  physischen  Person,  also  die  Minde- 

rung der  Verteilungsmasse,  mittelbar  die 
Leistungsfähigkeit  des  Teilhabers,  des  Gesell- 

schafters. Man  pflegt  davon  zu  sprechen,  daß 
eine  Doppelbesteuerung  des  ausgeschütte- 

ten Einkommens  der  nicht  physischen  Person 
vorliegt,  wenn  dieses  Einkommen  erst  bei  der 
Gesellschaft  und  dann  beim  Gesellschafter 

einkommensteuerpflichtig  gemacht  wird.  Be- 
grifflich ist  die  Bezeichnung  nicht  richtig, 

denn  eine  echte  Doppelbesteuerung  setzt  vor- 
aus, daß  ein  und  dasselbe  Subjekt  nach  den 

gleichen  Besteuerungsmerkmalen  zweimal  er- 
faßt wird  (z.  B.  wegen  des  Kapitaleinkommens 

von  der  Kapitalertragsteuer  und  von  der  Ein- 
kommensteuer). Die  nicht  physische  Person 

ist  aber  nicht  nur  durch  eine  juristische 
Fiktion  von  den  hinter  ihr  stehenden  (meist) 
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physischen  Personen,  den  Teilhabern,  ver- 
schieden, sondern  sie  hat  sich  mit  ihrer 

Gründung  und  mit  ihrer  einem  bestimmten 
Zweck  gewidmeten  Tätigkeit  auch  wirtschaft- 

lich von  ihnen  emanzipiert.  Trotzdem  bleibt 
die  Tatsache,  daß  die  einer  natürlichen  Ver- 

wendung zustrebenden  Einkünfte  auf  dem 
Wege  von  ihrer  Entstehung  zweimal  steuer- 

lich erfaßt  werden.  Man  kann  diese  doppelte 
Erfassung  vermeiden,  indem  man  entweder 
die  nicht  physischen  Personen  mit  dem  aus- 

geschütteten Einkommen,  oder  auch  ganz, 
einkommensteuerfrei  läßt,  oder  indem  man 
die  nicht  physische  Person  auch  mit  dem 
ausgeschütteten  Einkommen  erfaßt,  dafür 
aber  die  Gewinnanteile  (Dividenden)  bei  den 
Gesellschaften  vom  steuerbaren  Einkommen 
ausnimmt  Eine  solche  Regelung  entspricht 
aber  nicht  der  steuerlichen  Gerechtigkeit. 
Einmal  bleibt  die  Notwendigkeit,  diejenigen 
Einkünfte  nicht  physischer  Personen  zu  er- 

lassen, die  nicht  ausgeschüttet  werden,  also 
die  gesamten  Einkünfte  von  Anstalten, 
Stiftungen,  Zweckvermögen  u.  ä.  (das  kann 
freilich  auch  außerhalb  des  Einkommen- 
Steuersystem  durch  eine  Besteuerung  der 
„toten  Hand"  geschehen),  weiter  die  Rück- 

stellung n,  I'  erven  usw.  bei  Erwerbsgesell- schaften. Dann  würde  eine  Freilassung  der 
nicht  physischen  Personen  sie  gegenüber  den 
Einzelpersonen,  die  an  ihnen  nicht  als  Teil- 

haber interessiert  sind,  unmittelbar  privi- 
legieren.  Denn  die  großen  Industrie-,  Han- 

dels- und  Bankgesellschaften  stellen  in  stei- 
gendem Maße  starke  Konkurrenten  gegen- 

über den  wirtschaftlich  tätigen  Einzelper- 
sonen dar,  hohe  Steuern  bilden  einen  so 

wichtigen  Preisbildungsfaktor,  daß  alle  Unter- 
nehmen, seien  sie  Einzelunternehmeu  oder 

Gesellschaften,  auch  in  dieser  Beziehung  unter 
möglichst  gleichen  Verhältnissen  arbeiten 
müssen,  wenn  nicht  wirtschaftlich  uner- 

wünschte Verschiebungen  eintreten  sollen. 
Aber  auch  vom  Standpunkt  der  Leistungs- 

fähigkeit des  Teilhabers  erscheint  eine  Vor- 
belastung der  Besteuerung  der  Gesellschaft 

gerechtfertigt,  da  die  Erwerbstätigkeit  in 
Gesellschaftsform  besondere  Kreditmöglich- 

keiten und  damit  größere  Ausnutzung  des  der 
Gesellschaft  gewidmeten  Kapitals  ermöglicht 
und  die  Anlage  in  einer  Gesellschaftsbetei- 

ligung dabei  ähnliche  Vorteile  in  der  Beweg- 
lichkeit und  Liquidität  gewähren,  wie  Staats- 

anleihen oder  Obligationen.  Dazu  kommt 
vom  Standpunkt  des  Fiskus  aus,  daß  das 
Einkommen  der  Gesellschaften  bei  deren 
Publizität  technisch  im  Verhältnis  zu  dem 
Einkommen  von  Einzelpersonen  leichter  er- 

faßbar ist  und  die  Besteuerung  der  Gesell- 
schaften in  einem  hochkapitalistischen  Lande 

besonders  hohe  Steuereinnahmen  bringt. 
Die  Besteuerung  der  Einkünfte  der  nicht 

physischen  Personen  neben  der  Besteuerung 

Handwörterbuch  der  Staatsv.issensehai'ten.    4.  Aufl.    Bd.  V 

des  ausgeschütteten  Einkommens  bei  den 
Gesellschaften  entspricht  daher  steuerlicher 
Gerechtigkeit  und  erfolgt  zur  Vorbelastung 
einer  besonders  leistungsfähigen  Einkommens- 

quelle. Es  ist  aber  schon  wegen  der  zu  a 
angegebenen  Eigenart  des  Einkommens  nicht 
physischer  Personen  bedenklich,  diese  Be- 

steuerung nach  denselben  Normen  vorzu- 
nehmen, wie  sie  für  physische  Personen 

gelten,  vor  allem  wenn  für  diese  nicht  eine 
proportionale,  sondern  eine  nach  Merkmalen 
der  Leistungsfähigkeit  progressiv  gestalteten 
Einkommensteuer  gilt.  Ist  die  Einkommen- 

steuer für  physische  Personen  hoch,  so  wird 
die  volle  zweimalige  Belastung  der  Einkünfte, 
erst  bei  der  Gesellschaft,  dann  beim  Gesell- 

schafter, unerträglich,  entwertet  die  Gewinn- 
anteile, veranlaßt  Zurückhaltung  in  der 

\  Ausschüttung  der  Gewinne.  Bei  mäßiger 
Einkommensteuer,  wie  etwa  derjenigen  der 
deutschen  Bundesstaaten  vor  dem  Kriege, 

■  ine  Unterstellung  der  Gesellschaften 
unter  die  gleiche  Einkommensteuer,  wie  die 
Einzelpersonen,  gemildert  durch  dieZulassung 
gewisser  Abzüge  vom  Gesellschaftseinkommen 
(314%  des  Aktienkapitals  in  Preußen),  erträg- 

lich erscheinen.  Bei  hoher,  stark  progressiver 
Einkommensteuer  bleibt  nur  der  Weg,  das 
Einkommen  der  nicht  physischen  Personen 
einer  besonderen,  der  Eigenart  dieses  Ein- 

kommens und  der  Tatsache  der  zweimaligen 
Belastung  Rechnung  tragenden  Steuer  zu 
unterwerfen,  so  daß  die  Funktion  der  Körper- 

schaftsbesteuerung als  eine  Vorbelastung 
der  in  gesellschaftlicher  Form  erworbenen  Ein- 

kommen auch  äußerlich  in  Erscheinung  tritt. 
Aus  dieser  Charakterisierung  der  Körper- 

schaftsteuer ergibt  sich,  daß  nicht  hierher 
der  Fall  gehört,  daß  die  nicht  physische  Per- 

son lediglich  dazu  benutzt  wird,  um  das  Ein- 
kommen der  Gesellschafter  sicher  an  der 

Quelle  zu  erfassen,  wie  es  im  englischen 
Schedulensystem  geschieht  (s.  zu  II,  3). 
Aehnlich  liegt  es  übrigens  auch  bei  der  Zu- 

schlagsteuer (von  15%)  nach  dem  deutschen 
Körperschaftsteuergesetz  von  1922,  die  durch 
Kürzung  der  Einkommensteuer  der  Gesell- 

schafter wieder  ausgeglichen  wird  (s.  zu  II,  1  c). 
Hier  handelt  es  sich  nurumErfassungsme- 
tho den  für  die  Einkommensteuer  und  nicht 
um  eine  Vorbelastung.  Ebenso  liegt  streng- 

genommen eine  Körperschaftsteuer  insoweit 
nicht  vor,  als  lediglich  das  ausgeschüttete 

|  Einkommen  einer  nicht  physischen  Person 
besteuert  wird:  in  einem  solchen  Falle  ist 
zwar  das  Moment  der  Vorbelastung  gegeben, 
es  handelt  sich  aber  nur  um  eine  besondere 
Erhebungsform  der  Kapitalrentensteuer 
(Dividendensteuer,  vgl.  den  Art.  „Kapital- 

rentensteuer"). Eine  Körperschaftsteuer  muß 
sich,  als  Unterart  der  Einkommensteuer, 
grundsätzlich  auf  das  Gesamteinkommen 
einer   nicht    physischen  Person  erstrecken. 

67 
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3.  Ausgestaltung  der  Körperschaft- 
steuer. Dabei  ergeben  sich  insbesondere 

folgende  Fragen: 
a)  Unikreis  der  steuerpflichtigen 

nicht  physischen  Personen.  Wie  bereits 
zu  I,  1  erwähnt,  ist  die  Auswahl  Sache  des 
einzelnen  Steuerrechts.  Grundsätzlich  aus- 

geschlossen sind  nur  diejenigen  Personen- 
vereinigungen, bei  denen  das  Einkommen 

nach  bestehendem  Recht  unmittelbar  den 
Teilhabern  voll  (auch  mit  den  Rückstellungen 
und  Reserven)  zugerechnet  wird,  wie  offene 
Handelsgesellschaften,  Gelegenheitsgesell- 

schaften des  bürgerlichen  Rechts.  Körper- 
schaften des  öffentlichen  Rechts,  selbst  Ge- 
meinden, können,  wenigstens  soweit  sie  Er- 

werbseinkünfte haben,  körperschaftsteuer- 
pflichtig sein.  Doch  werden  Körperschaften 

mit  nur  öffentlichen,  kirchlichen  und  gemein- 
nützigen Zwecken  meist  befreit  sein. 

b)  Bei  Gesellschaften,  die  im  Inland  ihren 
Sitz,  im  Ausland  aber  Betriebsstätten  haben 
und  bei  Gesellschaften,  die  im  Ausland  ihren 
Sitz  und  im  Inland  Betriebsstätten  haben, 
entsteht  die  Frage,  welche  Einkommensteile 
die  Körperschaftsteuer  umfassen  soll,  ob  nur 
das  durch  Grundbesitz  und  Betriebsstätte 
im  Inland  radisierte  Einkommen  oder  darüber 
hinaus  grundsätzlich  das  gesamte  Einkommen. 
Die  Frage  hat  vom  Standpunkt  des  inter- 

nationalen Konkurrenzkampfes  große  Be- 
deutung und  hängt  von  der  gesamten  Han- 

delspolitik des  besteuernden  Staates  ab 
(vgl.  Amerika,  das  den  Begriff  des  in  Amerika 
erzielten  und  dort  steuerpflichtigen  Ein- 

kommens auf  Gewinne  aus  der  Ausfuhr  von 
Erzeugnissen  nach  den  Vereinigten  Staaten 
und  auf  Gewinne  aus  Beteiligungen  an  ameri- 

kanischen Unternehmungen  erstreckt). 
c)  Der  Steuertarif.  Er  kann  einfach 

gestaltet  sein,  indem  er  lediglich  in  einem 
festen  Prozentsatz  des  Körperschaftsein- 

kommens besteht  (England,  Amerika).  Er 
kann  auch  eine  Staffelung  enthalten,  wobei 
verschiedene  Möglichkeiten  gegeben  sind: 

a)  Staffelung  nach  der  Höhe  des  Ein- 
kommens. Sie  ist  da  vorhanden,  wo,  wie 

früher  in  den  deutschen  Bundesstaaten,  die 
Körperschaften  denselben  Steuersätzen  einer 
progressiven  Einkommensteuer  unterliegen, 
wie  die  physischen  Personen.  Die  Unge- 
eignetheit  dieser  Staffelung  ergibt  sich  aus 
den  Ausführungen  zu  I,  2a. 

ß)  Staffelung  nach  der  Rentabilität. 
Da  das  Einkommen  einer  nicht  physischen 
Person  notwendig  fundiert  ist,  d.  h.  in  der 
Ausnutzung  des  einem  bestimmten  Zwecke 
gewidmeten  Vermögens  besteht,  so  ist  in 
höherem  Maße,  als  bei  den  physischen  Per- 

sonen, nicht  nur  die  Möglichkeit,  sondern  auch 
eine  gewisse  Berechtigung  gegeben,  das  Ein- 

kommen, als  den  Reinvermögenzuwachs, 
zum  Vermögenstand  in  Beziehung  zu  setzen. 

Vielfach,    so    nach    dem    ersten    deutschen 
Körperschaftsteuergesetz    (1920),    geschieht 
das  in  der  Weise,  daß  die  Staffelung  nach  dem 
Verhältnis  der  ausgeschütteten  Beträge  (Divi- 

dende) zum  Grund-  oder  Stammkapital  er- 
folgt.    Das  ist  in  doppelter  Beziehung  an- 

fechtbar.   Einmal  erschöpft  sich  die  Renta- 
bilität nicht  in  der  Dividende,   es  müßten 

vielmehr    auch    die    nicht    ausgeschütteten 
Gewinne  (Rückstellungen  usw.)  berücksichtigt 

|  werden:  die  Abstellung  lediglich  auf  die  Divi- 
!  dende  führt  zu   einer  künstlichen  Zurück- 

haltung in  der  Dividendenausschüttung,  die 
i  bei  Familienaktiengesellschaften,  G.  m.  b.  H.s 
I  mit  wenig  Mitgliedern    leicht  möglich  ist. 
I  Dann  aber  stellt  das  Stamm-  oder  Grund- 
1  kapital  gar  nicht  das  im  Betrieb  arbeitende 
1  Vermögen  dar.    Es  besteht  auch  die  Gefahr, 
daß  es.  um  den  Prozentsatz  der  Dividende 
und  damit  die  Steuer  zu  drücken,  verwässert 

[wird;  dazu  kommt  die  unberechenbare  Wir- 
i  kung  der   Geldentwertung.      Wirtschaftlich 
richtig  wäre  demnach  die  Bemessung  nach 
dem  Verhältnis    der  Ueberschüsse    (ausge- 

schütteter und  nicht  ausgeschütteter)  zu  dem 
tatsächlichen   Vermögensstande  am   Schluß 
des  Veranlagungsabschnitts.  Die  Feststellung 
des    tatsächlichen    Vermögensstandes    stößt 
aber  auf  nicht  geringe  Schwierigkeiten. 

Die  Würdigung  der  Staffelungsmöglich- 
keiten führt  zu  dem  Ergebnis,  daß  sich  für 

die  Körperschaftsteuer  ein  gestaffelter,  pro- 
gressiver Tarif  überhaupt  nicht  eignet.  Ein 

einheitlicher,  proportionaler  Steuer- 
satz ist  vorzuziehen.  Er  darf  mit  Rücksicht 

auf  die  „Doppelbesteuerung"  nicht  zu  hoch 
sein.  Er  darf  aber  auch  nicht  zu  niedrig  be- 

messen werden,  weil  sonst  die  Körperschaften 
unmittelbar  der  Steuerersparnis  dienen  kön- 

nen: es  lohnt  sich  dann,  statt  ein  Gewerbe 
als  Einzelunternehmung  oder  als  offene 
Handelsgesellschaft  zu  betreiben  und  mit  dem 
Gewinn  der  hohen  Einkommensteuer  zu 
unterliegen,  eine  Aktiengesellschaft  oder  eine 
G.  m.  b.  H.  zu  gründen  und  die  Gewinne  zu 
thesaurieren,  d.  h.  nur  soweit  auszuschütten, 
als  es  den  jeweiligen  Bedürfnissen  der  Gesell- 

schafter entspricht.  Das  hat  sich  bei  der 
ersten  deutschen  Körperschaftsteuer  (1920) 
gezeigt,  die  10%  betrug,  während  die  Pro- 

!  gression  der  Einkommensteuer  50%  über- 
j  stieg:  während  1913  nur  4232,  1917  nur  1827 
I  mit  365,3  bzw.  203,2  Mill.  M.  Kapital  G.  m. 
b.  H.s  gegründet  wurden,  entstanden  1920 
7862  mit  1758,4  Mill.  M.  Kapital.  Der  Steuer- 

satz muß  daher  annähernd  dem  Durchschnitt 

der  Belastung  bei  der  allgemeinen  Ein- 
kommensteuer entsprechen. 

d)  Das  Problem  der  „Doppelbesteuerung" 
qualifiziert  sich  bei  den  sog.  Schachtel- 

gesellschaften. Die  Anteile  von  Erwerbs- 
gesellschaften sind  vielfach  nicht  unmittelbar 

in  der  Hand  von  Einzelpersonen,  sondern 
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wieder  in  der  Hand  von  Gesellschaften.  Ver- 

einigt eine  Gesellschaft  (die  Muttergesell- 
schaft, Finanzgesellschaft)  in  ihrer  Hand 

einen  großen  Teil  der  Aktien  einer  anderen  (der 
Tochtergesellschaft,  Industriegesellschaft), 
so  ist  die  Folge  eine  mehrfache  Besteuerung: 
zunächst  wird  der  Gewinn  der  Tochter- 

gesellschaft versteuert,  dann  der  von  ihr 
ausgeschüttete  Gewinn  nochmals,  soweit  er 
im  Gewinn  der  Muttergesellschaft  enthalten 
ist,  bei  dieser,  endlich  der  von  der  Mutter- 

gesellschaft ausgeschüttete  Gewinn  als  Ein- 
kommen des  Teilhabers.  Die  Versehacht  e- 

lung  kann  eine  mehrfache  sein,  so  daß  die 
Versteuerung  sich  noch  vermehrfacht.  Da 
die  Kapitalverbindungen  in  Form  solcher 
Beteiligungen  wirtschaftlichen  Bedürfnissen 
jedenfalls  entsprechen  kann,  muß  das  Steuer- 

gesetz es  vermeiden,  sie  unmöglich  zu  machen. 
Es  wird  daher  bei  einem  bestimmten  Maß 

der  Beteiligung  einer  Gesellschaft  an  einer 
anderen  (nach  dem  deutschen  Körperschaft- 

steuergesetz Vs))  soweit  es  sich  dabei  nicht 
um  Tagesspekulation,  sondern  um  Dauer- 

beteiligung handelt,  eine  Befreiung  der 
Muttergesellsehaft  mit  dem  auf  sie  ciitlallcii- 
den  Gewinnanteil  der  Tochtergesellschafl  vor- 

zusehen sein.  (Die  amerikanische  Körper- 
schaftsteuer sieht  die  Möglichkeit  gemein- 

samer Besteuerung  bei  affiliated  corporations 
vor.) 

II.  Gesetzgebung. 

1.  Deutschland,  a)  Vor  der  Vereinheit- 
lichung der  Steuergesetzgebung  unterlagen 

nach  den  Einkommensteuersystemen  aller 
Bundesstaaten  die  juristischen  Personen 
—  sei  es  alle  (Sachsen,  Württemberg),  sei  es 
nur  bestimmte  Erwerbsgesellschaften  (Preu- 

ßen) —  der  gleichen  Einkommensteuer,  wie  die 
physischen  Personen.  Es  bestand  also  nir- 

gends eine  eigentliche  Körperschaftsteuer. 
Ein  Ausgleich  der  Besteuerung  der  Einkünfte 
zunächst  bei  der  Erwerbsgesellschaft  und  dann 
in  Form  der  ausgeschütteten  Gewinne  bei  den 
Teilhabern  fand  entweder  gar  nicht  statt, 
oder,  wie  in  Preußen  nach  §  15  des  Ein- 
kommensteuerG.  v.  24./VI.  1891/19./VI.  1906, 
lediglich  dadurch,  daß  die  Erwerbsgesell- 
schaft  nur  aus  dem  Ueberschuß  abzüglich 

3%%  des  eingezahlten  Kapitals  steuer- 
pflichtig war  (dieser  Abzug  galt  übrigens  nur 

für  die  Staatseinkommensteuer,  nicht  auch 
für  die  Gemeindezuschläge).  1908/09  ließ  die 
preußische  Regierung  dem  Landtag  einen 
Entwurf  zugehen,  der  die  nicht  physischen 
Personen  aus  der  Einkommensteuer  heraus- 

nahm und  für  sie  eine  besondere  „Gesell- 
schaftsteuer'' einführen  wollte;  der  Entwurf 

wurde  nicht  verabschiedet.  —  b)  Mit  der 
Uebernahme  der  Einkommensteuer  auf  das 
Reich  v.  l./IV.  1920  an  unterlag  auch  das 
Problem  der  Besteuerung  der  nicht  physischen 

Personen  der  Reichsgesetzgebung.  Man  ent- 
schloß sich,  die  Einkommensteuer  auf  die 

physischen  Personen  (einschließlich  der  offe- 
nen Handelsgesellschaften)  zu  beschränken 

und  für  die  nicht  physischen  Personen  eine 
besondere  Körperschaftsteuer  einzuführen. 
Das  KörperschaftsteuerG.  v.  30./III.1920 
(Entwurf  Drucks,  der  Nat.-Vers.  1920 
Nr.  1976)  unterwirft  der  Körperschaftsteuer 
nicht  bloß  Erwerbsgesellschaften,  sondern 
grundsätzlich  alle  juristischen  Personen,  Per- 

sonenvereinigungen, Anstalten,  Stiftungen 
und  Zweckvermögen.  Ausgenommen  sind 
nur  neben  Reich,  Ländern  und  Gemeinden 
bestimmte  öffentlichen  Zwecken  gewidmete 

Korporationen  und  Anstalten  (§  2).  Steuer- 
gegenstand ist  das  Einkommen,  für  dessen 

Begriff  grundsätzlich  dasselbe  gilt,  wie  für 
die  Einkommensteuer.  Gewisse  für  öffent- 

liche und  gemeinnützige  Zwecke  bestimmte 
Einkünfte  sind  abzugsfähig  (§  6).  Die  Steuer 
betrug  nach  dem  Gesetz  von  1920  10%,  dazu 
bei  Erwerbsgesellschaften  Zuschläge  von  2  bis 
3%  der  ausgeschütteten  Beträge,  wenn  diese 
mehr  als  3%  des  Grund-  oder  Stammkapitals 
betragen,  und  zwar  progressiv  je  nachdem, 
ob  dieser  Prozentsatz  4,  6,  8,  10,  12,  14,  16, 
18%  und  darüber  beträgt.  Wegen  der 
Behandlung  der  Schachtelgesellschaften  s.  1,3. 
—  c)  Der  niedrige  Satz  von  10%  führte  dazu, 
daß  die  Investierung  von  Kapital  in  Erwerbs- 
gcsellschaften  statt  in  Einzelunternchmen 
stark  begünstigt  erschien.  Die  Zuschlags- 

steuer konnte,  besonders  bei  B'amiliengesell- 
schaften  und  sonstigen  kleineren  G.  m.  b.  H.s, 

leicht  ausgeschaltet  werden,  indem  Divi- 
denden und  Gewinnanteile  nicht  ausge- 
schüttet oder  durch  Darlehnsgewährung  an 

die  Teilhaber  ersetzt  wurde.  Die  Novelle 

zum  KörperschaftsteuerG.  v.  8./IV.  1922 
(Drucks,  des  RT.  1922  Nr.  2867)  setzt  daher 
die  Steuer  auf  20%  (Hypothekenbanken 
10%)  fest  und  beseitigt  die  Zuschlagsteuer. 
Statt  dessen  wird  eine  feste  Steuer  von  15% 
auf  die  ausgeschütteten  Gewinnanteile  gelegt, 
die  aber  nicht  die  Funktion  einer  Vorbe- 

lastung hat,  sondern  lediglich  dazu  dient, 
diese  Gewinnanteile  an  der  Quelle  zu  er- 

fassen: bei  der  Einkommensteuer  findet  ein 

Ausgleich  dadurch  statt,  daß  die  Einkommen- 
steuerbeträge um  15%  (bei  mehr  als  300000 

M.  Einkommen  12  %  %,  bei  mehr  als  2  MM.  M. 

Einkommen  10%)  der  Gewinnanteile  ge- 
mindert werden.  —  Die  Körperschaftsteuer 

ist  für  1922  mit  2  Milliarden  M.  veranschlagt. 

Das  Aufkommen  wird  zu  2/s  den  Ländern  und 
Gemeinden  überwiesen. 

2.  Oesterreich  und  die  Nachfolge- 

staaten, a)  Das  Kaisertum  Oesterreich 
unterwarf  seiner  Einkommensteuer  nach 

dem  PersonalsteuerG.  v.  25./X.  1896  nur 

physische  Personen.  Daneben  bestand 
keine    eigentliche     Körperschaftsteuer     im 
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Sinne  einer  besonderen  Einkommensteuer 

für  nicht  physische  Personen.  Eine  Vor- 
belastung der  Körperschaften  lag  aber  darin, 

daß  an  Stelle  der  allgemeinen  Erwerbsteuer 
(=  Gewerbesteuer)  eine  besondere  erhöhte 
Erwerbsteuer  für  die  der  öffentlichen  Rech- 

nungslegung unterworfenen  Unternehmungen, 
d.  h.  Aktiengesellschaften,  Gesellschaften  m. 
b.  H.,  Genossenschaften  und  sonstigen  Er- 

werbsgesellschaften nach  dem  2.  Hauptstück 
des  Personalsteuergesetzes  (in  der  Fassung  des 
G.  v.  3./I.  1913)  bestand.  Dem  Ertragsteuer- 

gedanken gemäß  erfaßte  diese  Steuer  nicht 
den  Reinüberschuß,  sondern  den  Ueberschuß 
ohne  Kürzung  der  Zinsen  für  zum  Anlage- 

kapital gehörende  Schulden.  Die  Steuer 
betrug  10%,  dazu  kam  eine  Zusatzsteuer  von 
2%  bis  4%  von  der  10%  übersteigenden 

„Superdividende".  Bei  Sparkassen,  G.  m. b.  H.  und  Genossenschaften  waren  die  Steuer- 
sätze nach  dem  Reinertrage  gestaffelt.  — 

b)  Die  österreichischen  Nachfolge- 
staaten haben  dieses  System  grundsätzlich 

beibehalten,  in  der  Uebergangszeit  sich  durch 
Zuschläge  geholfen  und  von  Jahr  zu  Jahr 
die  Höhe  der  Steuersätze  neu  bestimmt.  Für 
Deutschösterreich  vgl.  die  Neufassung 
des  PersonalsteuerG.  v.  13./V.  1921  und 
wegen  der  Zuschläge  das  G.  v.  10./XI.  1921 
(für  1922  Zuschläge  von  320  bis  400%  je 
nach  der  Höhe  des  Dividendensatzes). 

3.  In  England  (Finance  Act  1918)  unter- 
liegen den  Schedulensteuern  mit  ihren  festen 

Steuersätzen  (6  sh  für  das  £)  physische  wie 
nicht  physische  Personen.  Die  ausgeschütte- 

ten Gewinne  (Dividenden)  werden  aber  nur 
einmal,  nämlich  bei  der  Gesellschaft,  besteuert 
in  (Schedula  D),  die  Teilhaber  (Aktionäre) 
haben  sie  nicht  noch  einmal  zu  besteuern. 
Der  progressiven  Uebertaxe  (supertax)  unter- 

liegen nur  Einzelpersonen  (individuals).  So- 
weit der  Reingewinn  500  £  nicht  übersteigt, 

ist  er  frei.  Daneben  besteht  eine  besondere 
Körperschaftsteuer  (corporation  profits  tax) 
mit  der  Funktion  der  Vorbelastung,  also  ohne 
Ausgleich  bei  dem  Aktionär  nach  part  II 
section  52  der  Finance  Act  1920  ((10  and  11 
Geo.  ö.  Ch.  18).  Steuersubjekt  sind  die  eng- 

lischen Erwerbsgesellschaften  und  mit  den  in 
England  erzielten  Gewinnen  die  ausländischen 
Gesellschaften,  ausgenommen  sind  Gas-, 
Wasser-,  Elektrizitäts-  und  Verkehrsgesell- 

schaften, ferner  Baugesellschaften.  Der 
Steuersatz  beträgt  5%  der  Reingewinne, 
gleichgültig,  ob  sie  ausgeschüttet  werden  oder 
nicht.  Zur  Vermeidung  einer  mehrfachen 
Besteuerung  gelten  Gesellschaften,  deren 
Kapital  einer  holding  Company  gehören,  als 
deren  Betriebszweig. 

4.  In  den  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  unterliegen  die  nicht  physischen 
I  ertönen  (corporations),  und  zwar  sowohl 
Vereine     (associations)     wie     Aktiengesell- 

schaften (joint-stock  companies)  und  Versiche- 
rungsgesellschaften, einer  Körperschaftsteuer 

tax  on  corporation).  Maßgebend  ist  z.  Z. 
die  Revenue  Act  v.  23./XI.  1921. 
Die  ausgeschütteten  Gewinne  (Dividenden) 
einer  amerikanischen  Gesellschaft  oder  einer 
fremden  Gesellschaft,  die  50%  ihres  Rohein- 

kommens aus  amerikanischen  Quellen  zieht, 
unterliegt  bei  der  Einzelperson  nicht  noch- 

mals der  allgemeinen  Einkommensteuer  (nor- 
mal tax,  wohl  aber  der  progressiven  surtax). 

Eine  Vorbelastung  liegt  aber  insofern  vor, 
als  die  normal  tax  nur  8%,  die  tax  on  cor- 

poration aber  für  1921  10%  und  von  1922ff. 
12%%  beträgt.  Die  Vorschriften  sind  im 
übrigen  den  englischen  ähnlich. 

5.  Frankreich  unterwirft  innerhalb  seines 

Schedulensystems  auch  die  juristischen  Per- 
sonen dem  impot  sur  les  benefices  industriels 

et  commerciaux  (G.  V.31./VII.  1917art.44ff.). 
Es  gibt  also  keine  besondere  Körperschaft- 

steuer. Steuergegenstand  ist  der  Reingewinn. 
Die  Steuer  beträgt  6%.  Die  ausgeschütteten 
Gewinne  werden  bei  den  Teilhabern  noch 
einmal,  und  zwar  mit  10%  durch  die  taxe 
sur  le  revenu  des  valeurs  mobileres  getroffen 
(G.  v.  25./VI.  1920,  s.  Kapitalrentensteuer). 
Dem  progressiv  gestalteten  hnpöt  general  sur 
le  revenu  unterliegen  nur  physische  Personen. 

Literatur:  AUgemevn  vgl.  den  Art.  „Einkommen- 

steuer". Zum  'Problem  einer  besonderen  Kbrpcr- 
schaftssteuer  vgl. :  Vuisting,  Grundzüge  der 
Steuerlehre,  1902,  S.  82 ff.  —  Strutz,  Venral- 
tungsarchiv,  Bd.  XI,  1903,  S.  4S8  und  Neuord- 

nung dtr  direkten  Slaatssteuer  in  Preußen,  1912, 

S.  115ff.  —  Kommentare  zum  deutschen  KSrper- 
scJtaftstcuergesetz  von  Geller,  Clauß,  Hosen- 
dorff.  —  Frhr.  v.  Myrbach-Rhelnfeltl. 
Grundriß  des  (österreichischen)  FinanzrechUt . 

2.  Aufl.,  1916,  S.  '240 ff.  —  Wallau,  Die  Besteue- 
rung des  Kö-rperschaftseinkommens  durch  das 

amerikanische  Stii,  rgesetz,  Bankarchiv,  Bd.  XXI, 

1981,  S.  1/,-,'ff.  Popitz. 

Kosegarten,  Wilhelm, 
geb.  am  28./XI.  1792  in  Altengauime  bei  Ham- 

burg (Vierlande),  gest.  am  ll./VII.  1868  in  Graz 
als  außerordentlicher  Professor  der  politischen 
Wissenschaften  an  der  dortigen  Universität. 

Kosegarten  veröffentlichte  von  staatswissen- 
schaftlichen Schriften  a)  in  Buchform:  Com- 

mentatio  exhibens  historiam  prineipiorum  quae 
Joh.  Law,  Scotus,  et  Philippus,  Dux  Aurelianen- 
sis,  regni  franco-gallici  vicarius,  in  traetandis 
debitis  publicis  secuti  sunt,  Göttingen  1815.  (Ge- 

krönte Preis-  und  Promotionsschrift.)  —  Rousseau 
gegen  Hobbes,  oder  über  das  Dogma  der  Sou- veränität des  Volkes  und  über  den  wahren 
Grund  der  Herrschergewalt  im  Staate,  Hamburg 
1832.  —  De  valoris  et  pretii  vi  et  momentis  in 
economia  politica,  Bonn  1838.  (Promotions- 

schrift.) —  Betrachtungen  über  die  Veräußer- 
lichkeit  und  Teilbarkeit  des  Landbesitzes,  mit 
besonderer  Rücksicht  auf  einige  Provinzen  der 
preußischen  Monarchie,  ebd.  1842.  —  Geschieht- 
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liehe  und  systematische  Uebersicht  der  National- 
ökonomie oder  Volkswirtschaftslehre  als  Grund- 

lage der  Volkswirtschaftspolitik.  Ein  Leitfaden 
für  Vorlesungen,  ebd.  1856.  —  Kosegarten  war 
beteiligt  an  dem  Werke:  Vier  Abhandlungen  über 
das  konstitutionelle  Prinzip  von  J.  Held,  R. 
Gneist,  G.  Waitz  und  W.  Kosegarten  (A.  v. 
Haxthausen,  Das  konstitutionelle  Prinzip  usw., 
Bd.  II,  Leipzig  1864)  durch  den  Beitrag:  Die 
Volkswahlen  und  die  Volksherrschaft  in  ihren 
politischen  und  sozialen  Wirkungen,  S.  219/379. 

b)    in   folgenden    Zeitschriften:    Archiv   der 
?olitischcn  Oekonomie  und  Polizeiwissenschaft, 
Ieidelberg;  Janus,  Berlin;  Neue  Jahrbücher 

für  Geschichte  und  Politik,  herausgegeben  von 
Uülau.  —  Er  war  ferner  als  Mitarbeiter  an  dem 

reaktionären  „Berliner  politischen  Wochenblatt" beteiligt. 

Vgl.  über  Kosegarten:   Kautz,  Theorie  und 
Geschichte  der  Nationalökonomik,  Bd.  II.  Wien 
1860,    S.   668/69.    -    Röscher,    Geschichte   der 
Nat.,  München  1874,  S.  1025/26.  -  Allgemeine 

he   Biographie,   Bd.   XVI,   Leipzig   1882, 
S.   751.  M,it:rl. 

Kraftfahrzeuge. 
I.  Wesen  der  Kraftfahrzeuge. 

II.  Geschichte.  III.  Die  wirtschaft- 
liche Bedeutung  der  Kraftfahr- 

zeuge. 1.  Allgemeines.  2.  Verwendung  in 
der  Landwirtschalt.  3.  Verwendung  im  Verkehr 
der    Städte    und    im    Dienste   der    Gemeinden. 

4.  Verwendung  in  Reichs-  und  Staatsbetrieben. 
5.  Verwendung  im  Weltkriege.  6.  Die  Kraft- 

fahrzeugindustrie. IV.  Das  Recht  der 
Kraftfahrzeuge.  V.  Besteuerung 
der  Kraftfahrzeuge. 

I.  Wesen  der  Kraftfahrzeuge. 

Unter  Kraftfahrzeugen  versteht  man  mit 
§  1  Abs.  2  des  G.  über  den  Verkehr  mit  Kraft- 

fahrzeugen v.  3./V.1909  Wagen  oder  Fahr- 
räder, die  durch  Maschinenkraft  bewegt 

werden,  ohne  an  Bahngeleise  gebunden  zu  sein. 
Wagen  sind  nach  dem  Sprachgebrauch 

Gefährte,  die  auf  dem  festen  Land  auf 
Rädern  laufen.  Kraftfahrräder  nennt  die 
BRV.  über  den  Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen 
v.  3./II.  1910  (§  1)  solche  Fahrzeuge,  die 
vom  Sattel  aus  gefahren  werden  und  auf 
nicht  mehr  als  drei  Rädern  laufen,  wenn  ihr 

Eigengewicht  ohne  Betriebstoffe  (bei  elek- 
trischem Antriebe  ohne  Akkumulatoren) 

nicht  150  kg1)  übersteigt.  Die  Unterschei- 
dung zwischen  Kraftwagen  und  Krafträdern 

ist  hauptsächlich  hinsichtlich  der  polizei- 
lichen Vorschriften,  die  für  diese  Fahrzeuge 

gelten,  und  dann  für  die  Statistik  des  Kraft- 
fahrverkehrs von  Belang.  In  dem  Gesetz 

über  den  Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen  ist 
diese  Unterscheidung  außer  Acht   gelassen. 

Die  Kraftfahrzeuge  müssen  durch  Ma- 
schinenkraft bewegt  werden.     Welcher  Art 

')  Soll  auf  250  kg  erhöht  werden. 

diese  Maschinenkraft  ist,  ist  belanglos,  der 
Antrieb  muß  nur  derart  sein,  daß  elementare 
Energie  (nicht  menschliche  oder  tierische 
Muskelkraft)  durch  maschinelle  Vorrich- 

tungen in  Bewegung  umgesetzt  wird.  Es 
ist  dabei  unwesentlich,  ob  sich  die  Kraftquelle 
auf  dem  Fahrzeug  selbst  befindet  oder  nicht. 

Die  Fahrzeuge  dürlen  endlich  nicht  an 
bestimmte  Bahngeleise  gebunden  sein.  Wohl 
aber  werden  Fahrzeuge,  die  zwar  ihre 
treibende  Kraft  aus  einer  festen  Zulcitungs- 
anlage  empfangen,  selbst  aber  —  wenn 
auch  beschränkt  —  ausweichen  können,  z.  B. 
Omnibusse  mit  elektrischer  Oberleitung,  dem 
I  resetz  über  den  Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen 
unterstellt. 

Es  gelten  dagegen,  da  ihnen  irgendeines 
der  drei  wesentlichen  Merkmale  fehlt,  vor 
dem  Gesetz  nicht  als  Kraftfahrzeuge:  Die 
Wasser-  und  Luftfahrzeuge,  die  Fahrräder 
im  engeren  Sinne,  die  tierischen  Gespanne, 
die  Hand-  und  Ziehwagen,  sämtliche  Gleis- 
bahnen,  Schwebe-  und  Drahtseilbahnen, 
endlich  auch  nicht  die  Fahrstühle,  die  Auf- 

züge und  Krane.  -  Die  BRV.  v.  3./II.  1910 
schließt  in  §  2  Abs.  3  in  bezug  auf  poli- 

zeiliche Vorschriften  von  dem  Begriff 

„Kraftfahrzeuge"  aus:  Straßenlokomotiven, 
Straßenwalzen,  Zugmaschinen  ohne  Güter- 

laderaum, deren  betriebsfertiges  Eigengewicht, 
und  Lastkraftwagen,  deren  Gesamtgewicht 
(einschließlich  Ladung)  neun  Tonnen  über- 

steigt, sowie  selbstfahrende  Arbeits-  und 
Werkzeugmaschinen  zu  landwirtschaftlichen 
oder  gewerblichen  Zwecken,  ferner  Dampf-, 
Motorpflüge  und  Motorsägen.  Dies  gilt 
jedoch  nur  für  die  polizeilichen  Vorschriften; 
es  ist  aber  dadurch  nicht  die  Frage  ent- 

schieden, inwieweit  der  Halter  dieser  Fahr- 
zeuge nach  dem  G.  v.  3./V.  1919  haftpflichtig 

ist  (vgl.  Eger,  Das  Reichsgesetz  über  Kraft- 
fahrzeuge, 1911  S.  13). 

Aehnliche  Begriffsbestimmungen  enthal- 
ten auch  die  Gesetze,  die  im  Ausland  zur 

Regelung  des  Kraftverkehrs  erlassen  wurden. 
So  versteht  das  österreichische  G.  über 

die  Haftung  für  Schäden  aus  dem  Betriebe 
von  Kraftfahrzeugen  v.  l./VIII.  1908  in 

§  1  unter  Kraftfahrzeugen  solche  Straßen- 
fahrzeuge, die  „durch  elementare  Kraft  auf 

öffentlichen  Straßen  und  Wegen  nicht  auf 

Schienen"  bewegt  werden.  Die  französische 
Fahrordnung  für  Motorfahrzeuge  v.  10./III. 
1899  bezieht  sich  nach  Art.  1  „auf  den  Ver- 

kehr aller  Fahrzeuge  mit  mechanischen 
Motoren  auf  öffentlichen  Straßen,  aus- 

genommen diejenigen,  welche  zum  Betriebe 

auf  Schienenwegen  dienen". 

II.  Geschichte. 
Die  in  den  letzten  Jahren  überaus  rasche 

Entwicklung  der  modernen  Kraftfahrzeuge  aller 
Art  kann  dazu    verführen,  auch    das    Problem 
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der  Herstellung  von  Kraftfahrzeugen  für  unsere 
Zeit  in  Anspruch  zu  nehmen.  Das  wäre  aber 
irrig.    Das  Problem  ist  alt. 

Bedürfnisse  des  Kultus  wie  des  Krieges  sind 
es.  die  zu  den  ersten  Erfindungen  Anlaß  gaben. 

Wenn  Heliodor  von  Wagen  ohne  Vorspann 
berichtet,  die  im  alten  Athen  zu  Kultzwecken 
benutzt  wurden,  so  waren  das  wohl  Mittel,  die 
die  Priesterschaft  anwandte,  um  den  Glauben  der 
Menge  an  übernatürliche  Kräfte  rege  zu  halten. 

Wenn  der  römische  Geschichtschreiber  Julius 

Capitolinus  von  selbstfahrenden  Wagen  be- 
richtet, so  mag  in  Rom  das  Bestreben,  erstens 

die  tierische  Zugkraft  durch  Menschenkraft  zu 
ersetzen  und  zweitens  die  Antriebskraft  den 

feindlichen  Speeren  zu  verbergen,  zu  der  Er- 
findung geführt  haben,  die  Triebkraft  auf  den 

Wagen  selbst  zu  verlegen.  Die  technische 
Neuerung  liegt  in  beiden  Fällen  im  Ersatz  der 
tierischen  Zug-  durch  menschliche  Triebkraft 
und  dann  in  der  Vereinigung  von  Last  und 
Kraft  auf  dem  von  Rädern  getragenen  Gestell, 
während  in  der  modernen  Technik  bei  Eisen- 

bahnen, in  der  Schiffahrt  und  zum  Teil  bei  den 
Kraftfahrzeugen  (Traktoren)  gerade  durch  Tren- 

nung von  Zugkraft  und  Lastgefäß  der  tech- 
nische Fortschritt  erzielt  wurde. 

Neben  jene  Berichte  über  „selbstfahrende" 
Wagen  stellen  sich  Konstruktionen  erfinderischer 
Köpfe,  Konstruktionen,  die  nur  insofern  Be- 

deutung gewinnen  konnten,  als  sie  Anregungen 
gaben.  Dahin  rechnen  wir  die  Berichte  von 
Roger  Bacon,  die  Konzeptionen  eines  Leonardo 
da  Vinci  und  die  Pläne  eines  Newton  und 
Leibniz  usw. 

Etwa  um  1650  baute  Farfler  in  Nürnberg 
einen  Wagen,  der  durch  Menschenkraft  vom 
Wagengestell  aus  bewegt  wurde.  Das  Neue  daran 
war,  daß  die  Uebertragung  der  Kraft  auf  die 
Räder  durch  Kurbeln  und  Zahnräder  erfolgte. 
Das  leitet  zu  dem  in  der  Neuzeit  angewandten 
Mittel  der  Transmission  über. 

Dann  löste  man  sich  von  der  Verwendung 
animalischer  Kraft  als  Antriebsmittel  los  und 
ging  zur  Ausnutzung  elementarer  Kräfte 
für  die  Bewegung  von  Wagen  über;  zuerst 
des  Windes.  Nach  den  zuverlässigen  Be- 

richten des  Bischofs  Wilkens  vom  Jahre  1648 
soll  es  in  China  schon  vor  1600  Windwagen  ge- 

geben haben.  Es  ist  das  freilich  um  so  erstaun- 
licher, als  solche  Wagen  nur  da  Verwendung 

finden  können,  wo  es  breite  Wege  gibt  oder 
weite  Fluren  unbebaut  sind.  In  Europa  baute 
der  Holländer  Simon  Stevin  um  1600  den  ersten 
Windwagen;  er  soll  damit  Geschwindigkeiten 
von  mehr  als  30  km  die  Stunde  erzielt  haben. 
Allen  Windwagen  fehlt  aber  die  Maschinerie. 

Eine  Maschine,  ein  Uhrwerk,  baute  zum 
erstenmal  —  noch  freilich  als  Hilfswerk  mensch- 

licher Kraft  —  der  Nürnberger  Uhrmacher 
Hautsch  i.  J.  1649  in  ein  Gefährt  ein.  Dies 
soll  in  der  Stunde  etwa  2—2,5  km  vorwärts 
gekommen   sein. 

Das  sind  die  Vorarbeitenl  —  Der  moderne 
Kraftwagen  entstand,  indem  sich  die  Erfinder 
alles  zunutze  machten,  was  an  Erfindungen 
und  Gedanken  aus  aller  Herren  Zeiten  und 
Ländern  für  ihn  verwendbar  war.  Seine  Ent- 

stehung feierte  er  mit  der  Verwendung  der 
Dampfkraft;,  seine  Vollendung  mit  der  Ver- 

wendung  der   Explosions-   und   Elektromotore. 

Den  ersten,  durch  Dampf  fortbewegten  Wagen 
baute  1771  der  französische  Artillerieingenieur 
J.  N.  Cugnot.  Allein  der  Wagen  war  sehr  schwer 
und  entwickelte  nur  eine  Geschwindigkeit  von 
etwa  4  km  in  der  Stunde.  Als  er  bei  einer  Probe- 

fahrt gegen  eine  Mauer  fuhr  und  diese  zerstörte, 
ließ  man  das  gefährliche  Fahrzeug  ins  Museum 
wandern.  Noch  heute  ist  dieser  historische 

„Kraftwagen"  in  dem  „Conservatoire  des  Arts 
et  Mötiers"  in  Paris  zu  sehen.  Cugnots  Fahrzeug 
bildete  den  Ausgangspunkt  für  weitere  Versuche. 
Besonders  in  England  konstruierte  man  von  da 
ab  Dampfwagen.  Die  Namen  Trevithik  (1799 
und  1801),  Murdoch  (1784)  und  Symington  (1786) 
bezeichnen  Fortschritte,  die  im  Dampfwagenbau 

gemacht  wurden. In  diese  Zeit  fallen  auch  die  ersten  Versuche 

—  zunächst  im  Bergwerksbetrieb  —  Wagen  auf 
eisenbeschlagenem  Holz  laufen  zu  lassen,  Ver- 

suche, aus  denen  sich  dann  in  der  Folgezeit 
die  Eisenbahn  entwickeln  sollte.  Im  J. 
1814  wurde  die  Lokomotive  erfunden,  und  1827 
die  Eisenbahnlinie  Stockton— Darlington,  1830 
die  Linie  Manchester— Liverpool  gebaut.  Aber 
auch  der  Bau  von  Straßendampfwagen  wurde 
nicht  vernachlässigt,  da  der  Bau  von  Eisenbahn- 

linien immerhin  eine  größere  Zeit  in  Anspruch 
nahm.  Außerdem  wußte  man  auch  schon 
damals  in  dem  stets  individualistisch  denkenden 

England  die  Unabhängigkeit  der  Straßendampf- 
wagen gegenüber  der  Zwangsläufigkeit  der 

Eisenbahnen  zu  schätzen.  Nach  einer  Zeit  des 
Rückschrittes  (Dampfwagen  mit  Schiebefüßen, 
Adhäsionswagen  usw.)  wurden  Verbesserungen 
im  Bau  von  Straßendampfwagen  erzielt.  Es 
bildeten  sich  Gesellschaften,  die  Dampfwagen 
bauten  und  regelrechte  Omnibuslinien  einrich- 

teten. Im  J.  1830  verkehrten  in  England 

26  Dampfwagen.  Zwischen  den  Städten  Celten- 
ham  und  Gloucester,  und  zwischen  London 
und  Forest  sowie  zwischen  London  und  Padding- 
ton  bestand  ein  regelmäßiger  Dampf  wagenverkehr. 
Im  J.  1S31  setzten  es  die  Besitzer  und  Fabri- 

kanten von  Dampfkraftwagen  —  veranlaßt  durch 
die  Erfolge  der  Eisenbahnen  —  durch,  daß  von 
dem  Unterhaus  eine  Kommission  eingesetzt 
wurde,  die  die  Leistungen  der  Straßendampf- 

wagen prüfen  und  begutachten  sollte.  Nach 
Feldhaus  („Ruhmesblätter  der  Technik"  S.  484) äußerte  sich  der  1831  veröffentlichte  Bericht 
u.  a.  wie  folgt:  „Die  Dampfwagen  auf  Straßen 
lassen  sich  auf  den  Landstraßen  mit  einer  durch- 

schnittlichen Geschwindigkeit  von  10  Meilen 
(=  16  km)  stündlich  betreiben.  Sie  können  bei 
dieser  Geschwindigkeit  14  Fahrgäste  befördern. 
Das  betriebsfertige  Gewicht  bleibt  unter  3  tons. 
Bedeutende  Steigungen  können  in  beiderlei 
Richtungen  leicht  und  sicher  überwunden  werden. 
Die  Fahrgäste  sind  in  keiner  Weise  gefährdet. 
Die  Dampf  wagen,  wenn  richtig  erbaut,  stören 
oder  belästigen  durchaus  nicht  das  Publikum. 
Der  Dampfbetrieb  ist  schneller  und  billiger  als 
der  Pferdebetrieb.  Die  Wege  werden  durch  die 
hier  angewandten  breiteren  Radkränze  mehr 
geschont."  Der  Bericht  lautete  also  sehr  günstig. Doch  arbeiteten  die  Besitzer  der  Eisenbahnen 
und  wohl  auch  die  Landleute  und  Fuhrwerks- 

besitzer gegen  das  neue  Verkehrsmittel,  und  als 
bei  einer  Kesselexplosion  eines  Dampfwagens 
fünf  Menschen  getötet  wurden,  verbot  man  die 
Anwendung    dieser    Fahrzeuge    wenigstens    im 
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öffentlichen  Dienst.  Außerdem  erließ  man 
aber  neue  Straßenordnungen  und  führte  für  die 
privaten  Dampfwagen  erhöhte  Abgaben  ein. 
Die  Verwendung  von  Dampfwagen  ging  darauf- 

hin zurück.  Den  Todesstoß  erhielt  sie  durch  die 

,,Locomotive  acts"  vom  August  1861  und Juli  1865.  Das  letztere  Gesetz  enthielt  die  Be- 
stimmungen, die  Geschwindigkeit  der  Dampf- 

waeen  für  das  flache  Land  dürfe  höchstens 
4  Meilen  und  in  Ortschaften  höchstens  2  Meilen 
betragen,  und  jedem  Dampfwagen  müsse  in 
einer  Entfernung  von  mindestens  60  Yards 
ein  Mann  mit  einer  roten  Fahne  vorausgehen, 
um  die  Begegnenden,  insbesondere  die  Fahrer. 
von  Pferdefuhrwerken,  zu  warnen.  Die  In- 

dustrie beschränkte  sich  von  da  ab  auf  den 
Bau  von  Dampftraktoren  und  Dampflastwagcn. 
Beide  konnten  auch  während  der  Geltung  der 
Locomotive  acts  bestehen,  denn  die  Traktoren 
waren  zumeist  für  die  Landwirtschaft  be- 

stimmt, wann  also  nicht  auf  Landstraßen  an- 
gewiesen and  die  Dampflastwagen  konnten 

keine  große  Geschwindigkeit  entwickeln.  Die 
Locomotive  acts  wurden  erst  1895  aufgehoben. 

Die  Entwicklung  der  Kraftfahrzeuge  ging 
nach  1865  auf  Frankreich  über.  Es  wurden  dort 
einige  Dampfomnibuslinierj  eingerichte 
zwischen  Paris  und  Versailles  sowie  Andrezienx 
und  Roanne.  Berühmt  wurde  ob  seiner  ge- 

priesenen Lenkbarkeif  und  Betriebssicherheit 

das  Fahrzeug  von  A.  Boll6e,  die  „Obeissanle" 
(1873).  _ 

Allein  trotz  aller  Fortschritte  und  Verbesse- 
rungen in  der  Konstruktion  der  Daniplwa'.en 

wäre  man  in  dir  Entwicklung  der  Kraftfahrzeuge 
auf  einen  toten  Punkt  gekommen,  wenn  es 
nicht  gelungen  wäre,  eine  andere  Kraftquelle 
als  den  Dampf  zu  finden;  denn  die  Dampf- 
maschine  erfordert  als  Kraftquelle  auch  bei 
geringer  Arbeitsleistung  Einrichtungen,  wie 
Dampfkessel,  Feuerraum,  Kohlenraum  usw., 
die  das  Fahrzeug  außerordentlich  schwerfällig 
machen.  Die  tote  Last  ist  zu  groß.  Nach  man- 

cherlei Versuchen  (de  Rivaz  1807,  Brackemberg 
1836,  du  Motay  1840,  Wagner  1841)  fand  man 
die  bessere  Kraftquelle  in  dem  Gasmotor,  der 
wesentliche  Nachteile  des  Dampfmotors  ver- 

mied. 1855  versuchte  Daimler  in  Cannstatt  die 
Konstruktion  eines  Motors  mit  Knallgas;  fast 
5;leichzeitig  trat  Benz  in  Mannheim  mit  einem 
iraftwagen  mit  Gasmotor  und  zwar  schon  mit 
elektrischer  Zündung  hervor.  Wesentlich  zu- 

verlässiger wurde  der  Gasmotor  als  Zweitakt- 
motor bei  Verwendung  von  Leuchtgas-  und 

Luftgemisch  durch  Lenoir.  Der  Motor  wurde 
verbessert:  statt  des  Leuchtgases  wurden  bald 
Petroleum-  und  Benzingase  verwendet  und  an 
Stelle  des  Zweitaktmotors  von  Lenoir  trat  der 
Viertaktmotor  des  deutschen  Ingenieurs  Otto, 
er  zeigt  bereits  die  Grundform  unseres  heutigen 
Benzinmotors.  Die  Verwendung  des  Motors 
als  Kraftquelle  für  Fahrzeuge  wurde  im  Aus- 

lande 1868  von  dem  Franzosen  Ravel  versucht; 
1875  machte  in  Wien  der  in  Mecklenburg  ge- 

borene Marcus  Probefahrten  mit  Wagen  eigener 
Konstruktion,  die  aber  von  der  Polizei  verboten 
wurden.  Die  Entwicklung  des  modernen  Kraft- 

fahrzeuges schloß  sich  eng  an  die  Konstruktionen 
von  Benz,  Mannheim  (1878)  und  Daimler, 
Cannstatt  (1883,  1885)  an.  Rasch  wurden  nun 
die     Einzelheiten     technisch     durchkonstruiert. 

Als  man  Ende  der  achtziger  Jahre  in  der  An- 
wendung   der   elastischen    Bereifung,    die    man 

vom    Fahrrad    übernahm,    auch    beim    Kraft- 
fahrzeug das  Mittel  gefunden  hatte,  die  Gefahren 

der  Unebenheiten  des  Weges  und  des  Stoßes  zu 
überwinden,    erreichte    man    endlich    das    Ziel, 
den  Kraftfahrzeugen  auch  eine  zuverlässige  und 
ruhige  Fahrt  zu  geben.    Erst  von  da  ab  begann 

i  die    Siegeslaufbahn    der    Kraftfahrzeuge.        In 
außerordentlich    kurzer    Zeit    wurde    bei    den 

Kraftfahrzeugen  eine  Stufe  der  Vollendung  er- 
reicht, die,  wie  beim  Fahrrad,  einen  Abschluß 

1  in  allem  technisch  Wesentlichen  vermuten  läßt. 
Der  Benzinmotor  ist  die  weitaus  am  häufigsten 

benutzte    Kraftquelle    der    Kraftfahrzeuge    ge- 
worden (siehe  die  Bestandserhebung  vom  l./VII. 

1921  S.  904).    Während  des  Krieges  griff  man 
in  England  (1916)  infolge  Benzinmangels  auf  die 

!  vor  den  Benzinmotoren  üblich  gewesenen  Leucht- 
i  gasmotoren  zurück.      Es  wurde  ein  besonderer 
Ausschuß,     ,,Gas     Traction     committee",     ge- 

I  bildet,  der  die  Möglichkeit  der  Verwendung  von 
!  Gasmotoren  untersuchen  sollte.     Das  Ergebnis 
!  war   der   Verwendung   des   Gasmotors   günstig. 
Dem  Nachteil  des  Gasmotors,  die  Umständlich- 

keit  des   Mitführens   von   großen   Gasvolumen. 
Buchte    man    durch    Verwendung   von    Preßgas 
oder  verflüssigtem  Gas  (Blaugas)  zu  begegnen. 
In  bezug  auf  Betriebssicherheit  sind  die   Gas- 
motore  den  Benzinmotoren  gleichwertig.    Nach- 

teilig für  die  Verbreitung  der  Gasmotore  bleibt 
aber  doch  die  Tatsache,  daß  man  Benzin  überall 
kaufen    kann,  nicht  aber  Gas,  das  man  nur  in 
Gasfabriken  erhält. 

Der  gleiche  Nachteil  der  relativen  Gebunden- 
heit, also  des  geringen  Aktionsradiusses  haftet 

einem  weiteren  Konkurrenten  dos  Benzinfahr- 
zeugs an,  dem  Elektromobil.  Die  Versuche, 

elektrische  Kraft  als  Antriebsmittcl  für  Kraft- 
wagen zu  verwenden,  reichen  ebenfalls  in  die 

Zeit  vor  Schaffung  des  Benzinmotors,  in  die 
Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts,  zurück.  David- 

son (1855),  Marcus,  Raffard  (1881),  Sartia  und 
Mousette  (1887)  haben  sich  um  die  Entwicklung 
der  Kraftfahrzeuge  mit  elektrischem  Antrieb 
verdient  gemacht.  Sind  auch  die  Elektromobile 
ob  ihres  geringeren  Wirkungskreises  den  Benzin- 

fahrzeugen gegenüber  im  Nachteil,  so  ist  doch 
ihre  Anwendungsmöglichkeit  überall  dort  ge- 

sichert, wo  es  sich  darum  handelt,  möglichst 
geräusch-,  geruch-  und  fast  erschütterungslose 
Fahrzeuge  zu  haben,  während  die  Fahrzeuge 
nicht  über  eine  bestimmte  Entfernung  von 
einem  Elektrizitätswerk  hinaus  Verwendung 
finden  sollen. 

Am  Ausgange  des  vorigen  Jahrhunderts  hat 
man  gelegentlich  Fahrzeuge  gebaut,  die  zum 
Betrieb  sowohl  mit  Benzin  als  auch  mit  Elek- 

trizität eingerichtet  waren.  Doch  war  ihnen 
wegen  ihrer  großen  Kompliziertheit  keine  große Ausbreitung  beschieden. 

Seit  einigen  Jahren  beschränkt  sich  die 
weitere  Entwicklung  des  Kraftfahrzeugbaues  in 

der  Hauptsache  auf  die  feinste  Durchbildung 
der  technischen  Einzelheiten.  So  sucht  man 

durch  die  Verwendung  von  Leichtmetallen  beim 
Bau  der  Kraftfahrzeuge  ihr  totes  Gewicht  zu 

verringern  und  dadurch  die  Wirtschaftlichkeit ihres  Betriebes  zu  erhöhen.  Auch  die  Form  des 
Autos  wird  so  zu  gestalten  gesucht,  daß  es  den 
geringsten   Luftwiderstand   findet.      Anpassung 
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an  die  Kaufkraft  weiterer  Schichten  der  Be- i  Kraftfahrzeugen  noch  nichts  anderes  als  „men- 
völkerung  verfolgt  der  Bau  von  Kleinautos, !  schenmordende  Teufelsfahrzeuge",  d.  h.  Fahr- 
von  Motorrädern,  bis  herab  zu  den  „Rollern"  l  zeuge5  die  Schaden  anrichten  und  keinen und  den  Fahrrädern  mit  Hilfsmotoren.  wirtschaftlichen  Nutzen  stiften.     Inzwischen 

III.    Die   wirtschaftliche    Bedeutung   der  j  wuchsen  sich  die  Kraftfahrzeuge  zu  einem  für 

Kraftfahrzeuge  j  den  Verkehr  unentbehrlichen  Hilfsmittel  aus. 

1.  Allgemeines.  Vor  etwa  15  Jahren  sah  ;  Ih+re  au.ch  in  Deutschland
  schnelle  Anfangs- 

der  Abgeordnete  Kohler-Langsdorf   in   den  \  entwicklung  erheUt  
aus  folgender  Tabelle: 

Kraft- 
Kraft- 

Nach dem 
Kraft- 

Jährliche fahrzeuge 1    Darunter v.  H. 

!  (v.  Sp.  4) 

fahrzeuge 
,  Darunter Stande fahrzeuge Zunahme 

z.  Perso- (Sp.  4) z.  Lasten- 

:     (Sp.7) 
v.  H. 

vom 
1.  Jan. insgesamt v.  H. nenbeförd. 

insgesamt 
;  Krafträder beförd. 

insgesamt 
Krafträder (v.Sp.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1907 27026 
_ 25  815 

15700 

60,8 1  211 

254 

21,0 

1908 
36022 

33,3 34  244 

19  573 

57,2 

1778 

235 

13,2 

1909 41  727 15,8 39  475 20  928 

53>o 

2252 

248 

11,0 

1910 
49941 

19,7 

46  922 

22  283 

47,5 
3019 

196 

6,5 

1911 56434 I3,° 
52231 

20535 

39,3 

4203 

121 

2,9 

1912 65450 
16,0 

59  9oi 

19958 33,3 
5  549 

157 

2,8 
1913 

77789 

18,9 

70085 

20325 

29,0 

7  704 

123 

1,6 
1914 

93072 19,6 

83  333 

22457 

26,9 

9  739 
100 

i,o 

Die  absolut  stärkste  Zunahme  weisen 

danach  bis  zum  Weltkriege  die  Kraftfahr- 
zeuge zur  Personenbeförderung,  die  pro- 

zentual stärkste  Zunahme  die  der  Lasten- 
beförderung dienenden  Fahrzeuge  auf.  Diese 

letzteren  dürften  auf  die  Dauer  für  die 
Volkswirtschaft  die  wichtigeren  werden. 
Darauf  deutet  besonders  die  Entwicklung 
nach  dem  Kriege  hin.  Fehlen  Zahlenangaben 
für  die  Kriegszeit,  so  fanden  doch  am 
l./II.  1920  eine  Bestandserhebung  der  zu- 

gelassenen und  am  l./VII.  1921  eine  Be- 
standszählung aller  vorhandenen  Kraftfahr- 

zeuge statt. 
Nach  der  Erhebung  vom  l./II.  1920 

standen  in  Betrieb  61 561  Kraftfahrzeuge, 
32  450  Personenwagen,  9369  Motorräder  und 
19  742  Lastkraftwagen  (ausschließlich  der 
Krafträder  zur  Lastenbeförderung).  Danach 
hätte  sich  der  Lastkraftwagenverkehr  gegen- 

über der  Vorkriegszeit  mehr  als  verdoppelt; 
die  Zahl  der  Personenfahrzeuge  mit  Kraft- 

Art  der  Fahrzeuge Zahl v. H.  der 
Gesamtzahl 

Krafträder   
Kraftfahrzeuge  zur  vorzugsweisen  Personenbeförderung; 
davon  Antrieb  durch: 
Verbrennungsmaschinen          60 135 
Elektromotoren    763 
Dampf-  oder  sonstige  Maschinen    68 

60  966 

Kraftfahrzeuge  zur  vorzugsweisen  Lastenbeförderung; 
davon  Antrieb  durch: 

Verbrennungsmaschinen          29  536 
Elektromotoren    858 
Dampf-  und  sonstige  Maschinen         30 

3°424 
Kraftfahrzeuge  für  Feuerlösch  zwecke   
Selbstfahrende   Slraßenreinigungsmaschinen  (Spreng-, 
Wasch-  und  Kehrmaschinen)  usw   
Zugmaschinen  ohne  Güterladeraum;   
davon  Antrieb  durch: 
Verbrennungsmaschinen        135 
Elektromotore    73 
Dampf-  oder  sonstige  Maschinen    84 

   
292 

-6.  Gesamtzahl  der  Kraftfahrzeuge  (ohne  Saargebiet) 

26  729 

60  966 

30424 

54° 

264 

292 

22,7 

25,2 

0,4 

0,2 0,2 

119215 
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antrieb  war  aber  in  der  gleichen  Zeit  auf  I 

rund  38%  der  Vorkriegszeit  gesunken.    Daß  ' die    Zahl    der    nur    vorübergehend    außer  i 
Betrieb  gesetzten  Kraftfahrzeuge  recht  groß  | 
gewesen  ist,  zeigt  die  neue  Bestandserhebung 
von  Kraftfahrzeugen  v.  l./VII.  1921.    Nach  : 
der  Veröffentlichung  des  statistischen  Keichs- ! 
amts    im    „Deutschen    Keichsanzeiger    und  | 

Preußischen    Staatsanzeiger"    (7./XI.    1921  j Nr.  261),  (vgl.  auch  „die  Kraftfahrzeuge  in 
Deutschland"  in  „Wirtschaft  und  Statistik" 
1.  Jahrg.  S.  520f.)  ergeben  sich  für  das  ver- 
kleinertc  Reichsgebiet  (ohne  das  Saargebiet) 
folgende  Zahlen  (Tab.  s.  S.  904): 

Selbst  der  Weltkrieg  mit  seinen  Folgen 
hat  also  die  Entwicklung  des  Kraftfahrzeug- 

wesens in  Deutschland  nicht  zum  Stillstand 
gebracht.  Es  ist  dabei  in  Betracht  zu  ziehen, 
daß  sich  die  Nachkriegserhebung  auf  ein 
kleineres  Gebiet  bezieht,  als  die  Vorkriegs- 

zählungen. Aus  der  Zusammenstellung  geht 
übrigens  die  überragende  Bedeutung  der 
Explosionsmotore  als  Antriebsmittel  für  die 
Kraftfahrzeuge  hervor. 

Der  Verkehr  bedarf  der  Kraftfahrzeuge 
jetzt,  wo  die  Eisenbahnen  von  Jahr  zu  Jahr 
teurer  verfrachten,  besonders  wenn  die 
Schiffahrt  bei  niederem  Wasserstande  oder 
Streiks  versagt,  in  steigendem  Maße.  Die 
Kraftfahrzeuge  sind  für  uns  unentbehrlich 
geworden.  Wie  sehr  in  letzter  Zeit  gerade 
die  Last-Kraftfahrzeuge  an  der  Entwicklung 
des  Kraftfahrwesens  Anteil  haben,  zeigt 
folgende  Zusammenstellung: 

Gesamt- 
zahl der 

Kraft fahrzeuge 
Zur  vor- Zur vor- 

Nach dem wiegenden wiegenden 
Stande  am 

Personen- 
Lasten- 

1.  Januar beförd. 
v.  H. beförd. 

v.  H. 

1907 
27026 

95,5 

4,5 

1908 26  022 

95,i 
4,9 

1909 41  727 

94,6 

5,4 

1910 

49941 

94,° 

6,0 
1911 

56434 

92,6 

7,4 

1912 65450 

9i,5 

8,5 

1913 
27789 

90,1 
9,9 

1914 

93072 

89,5 

10,5 

1921 
119  215 51,3 

25,2 

(21.  Juli) 
Die  Zahlen  von  1921  sind  allerdings 

auch  um  deswillen  nicht  ohne  weiteres  mit 

denen  der  vorhergehenden  Jahre  vergleich- 
bar, weil  bei  der  Bestandszählung  von  1921 

die  Krafträder  gesondert  gezählt  wurden. 
Das  drückt  den  Anteil  der  zur  Personen- 

beförderung dienenden  Kraftfahrzeuge  an 
der  Gesamtzahl  der  Kraftfahrzeuge  herab. 
Es  kommt  hinzu,  daß  auch  bei  den  Kraft- 

fahrzeugen zur  Lastenbeförderung  die  Kraft- 
räder nicht  mitgezählt  wurden;  außerdem 

wurden  im  Gegensatz  zu  früher  die  Fahrzeuge 
zu  Feuerlöschzwecken,  die  Straßenreinigungs- 

maschinen und  die  Traktoren  neben  den 

Fahrzeugen  zu  vorwiegender  Lastenbeförde- 
rung gesondert  aufgeführt. 

Ueber  den  Anteil  der  Kraftfahrzeuge  in 
der  Wirtschaft  der  Privaten,  der  Gemeinden 
und  der  Staatsbetriebe  geben  folgende  Zu- 

sammenstellungen (nach  den  Vierteliahrsh. 
z.  Stat.  d.  D.  R.  Jahrg.  1914  I  S.  258/259) 
Auskunft: 

Vorwiegender    Verwendungszweck    der    zur    Lastenbeförderung    dienenden    Kraft- fahrzeuge. 

Im  Handels- 
In land- Nach  dem Im  Dienst« 

gewerbe  und und  forst- 
Für 

Stande  vom Gesamtzahl öffentlicher sonstigen 
wirtschaft- 

sonstige 

1.  Januar Behörden 
gewerblichen Betrieben 

lichen 
Betrieben 

Zwecke 

1907 1211 

51 

"35 

9 

16 

4,2 

93,7 

0,8 

1.3 

v.  H. 

1908 1778 122 

1615 

11 

30 

6,9 

90,8 

o,6 

i,7 

v.  H. 
1909 2252 

143 2059 

24 

26 

„ 

6,3 

9i,4 

1,1 
1,2 

v.  H. 1910 
3019 

188 

2760 
35 

36 

6,2 

9i,4 

r,2 1,2 

v.  H. 
1911 

42°3 
270 3849 

36 

48 

6,4 

91,6 

o,9 

i,1 

v.  H. 
1912 5549 357 

5034 

56 

102 

6,4 

90,7 

1,0 

i,9 

v.  H. 
1913 

7704 
547 

6955 

73 

129 

7,i 

90,3 

o,9 

i,7 

v.  H. 
1914 9739 

761 

8799 

81 

98 

7,8 

90,4 
0,8 

i,o 

v.  H. 
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Vorwiegender  Verwendungszweck  der  zur  Personenbeförderung  dienenden 
Kra   tfahrzeuge. 

Nach  d. 
Stande 

v.  1.  Jan, 
Gesamt- 

zahl 

Im 

Dienste 
öffentl. 

Be- 

hörden 

Im  öffentlichen 
Fuhrverkehr 
und  zwar  als 

Drosch- ken Omni- busse1) 

j  Für  das ;  Handels- 

I  gewerbe 

u.  sonst. 

Gewerbe- betriebe 

|  Für  and. Für  land-  ;    Berufs- 
u.  f orst-  :    zwecke 
wirt-       (z.  B.  für 

i   schaftl.    i   Aerzte, 
Betriebe  ,  Feldmess. 

usw.) Für  Ver- 

gniigungs- 
u.  Sport- 
zwecke 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

25815 

34244 

39  475 

46  922 

52231 

59  901 
70085 

83  333 

219 o,9 

302 

o,9 

395 
1,0 

459 1,0 

585 
1,1 

701 

1,2 

1034 
i,5 

1508 

1197 
10  699 

270 3H3 

10  287 

4,6 

4i,4 
1,0 

12,2 

39,9    v.  H. 

1734 

14  046 363 

4028 

13  77i 

5,i 

41,0  ! 

1,0 

11,8 

40,2    v.  H. 
2340 

16  rio     ! 
427 

4641 

15562 5,9 

40,8 

1.1 

11,8 

39,4    v.  H. 
3285                 .             19  149 

468 

543o 

18  131 

7,0                                 40,8  | 
1,0 

11,6 

3S,6    V.  H. 

4210 

19  391 

461 

6115 

21469 

8,1 

37,i  1 

o,9 ",7 

41,1    v.  H. 

5262 

22  942 

562 

70S4 23350 

8,8 

38,3  : 

0,9 

11,8 

39,0    v.  H. 

7031 

26678 

685 8249 

26  408 
10,0 

38,0 

1,0 

11,8 

37,7    v.  H. 
7451             927 32  436 

973 
9639 

30  399 

8,9 

1,1 
38,9 

1,2 

11,6 

36,5    v.  H. 
J)  Eine  Trennung  nach  Droschken  und  Omnibussen  hat  erst  vom  l./1. 1914  ab  stattgefunden. 

In  den  vorhergehenden  Jahren  sind  die  Zahlen  für  die  Omnibusse  in  den  Zahlen  für  Droschken 
mitenthalten. 

Bei  der  Bestandszählung  v.  l./VII.  1921 

wurden  die  Fahrzeuge  in  drei  Gruppen  zu- 
sammengefaßt. Bei  den  Kraftfahrzeugen, 

die  vorwiegend  zur  Personenbeförderung 
dienen,  wurden  folgende  Verwendungszwecke 
angegeben: 

Gesamtzahl 

(ohne  Saar- gebiet) 

j  Im  öffentl.  j    Für  ge- Im  Dienste'      Fuhr-     j  werbliche 
öffentlicher1     verkehr    I  berufliche 
Behörden  (Droschken!  u.  sonstige 

jOmnibusse)!    Zwecke 

60  966 4034 

8  172 

48  760 
Ueber  Kraftfahrzeuge,  die  vorzugsweise   zur   Lastenbeförderung    dienen,    liegen   fol- 

gende Angaben  vor: 

Davon  (Spalte  1) 
mit  Eigengewicht 

bis  zu    1     über 

2000  kg  !  2000  kg 

2              3 

Von  den  Kraftwagen  mit  mehr  als  2000  kg  Eigengewicht  (Spalte  3) 
finden  vorwiegend  Verwendung 

Gesamt- 
zahl 

(ohne 
Saar- 
gebiet) 

1 

im  
Dienste  

öffent- 

*"     
licher  

Behörden 

im
  f 
 

ra
ns
po
rt
- 

ge
we
rb
e,
  

ei
ns
ch
li
eß
- 

c 
  
  l

ie
h 
 

ge
me
in
wi
rt
- 

scha
ftli

cher
 Kra

ft- 

ve
rk
eh
rs
ge
se
ll
sc
h.
 

es
  
im
  

Br
au
er
ei
ge
we
rb
e 

x> 

& 
► 
.SP 

— 

S 

7 

im  

Baugewerbe  

(ein- 

schließlich Stein- 

00  
brüche,  

Ziegeleien, 

Kunststeinfabriken 

u.  
dgl.) 

in
  

la
nd
- 
 un
d 
 
fo
rs
t-
 0 

  
  

wi
rt
sc
ha
ft
li
ch
en
 

Be
tr
ie
be
n 

Ol 

0 

I* 

N 

09 
09 

H 

10 

30  424 6l74      24250 
3739     ',       4623            1340 

339 

1298           634 

12  277 

Obschon  das  Kraftfahrwesen  in  Deutsch- 
land, auch  in  der  Nachkriegszeit  vorankam, 

stehen  wir  doch  wohl  erst  am  Beginn  der 
Entwicklung. 

Die  Presse  brachte  kürzlich  Zahlen  über 
den  Bestand  an  Kraftfahrzeugen  einiger 
außerdeutscher    Kulturstaaten     (Vereinigte 

Staaten  9  200  000,  Kanada  400  000,  Eng- 
land 420  000,  Frankreich  200  000  usw.). 

Die  Zahlen  sind  unkontrollierbar.  Richtig 
aber  ist  sicherlich,  daß  die  Vereinigten 

Staaten  von  Amerika  im  Kraftfahrzeug- 
verkehr allen  anderen  Ländern  turmhoch 

überlegen  sind.     Nach  jenen  Zahlen  käme 
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in  den  Vereinigten  Staaten  durchschnittlich 
auf  etwa  12  Bewohner  ein  Kraftfahrzeug, 
während  wir  in  Deutschland  nach  der 
neuesten  Zählung  erst  auf  etwa  500  Bewohner 
ein  Kraftfahrzeug  rechnen  dürfen.  In  den 
Städten  der  Vereinigten  Staaten  ist  der 
Verkehr  weithin  auf  die  Verwendung  des 
Kraftantriebes  abgestellt.  Ueberwinden 
die  Eisenbahnen  die  großen  Entfernungen, 
so  wirken  dort  die  Lastkraftfahrzeuge  im 
Nahverkehr. 

Die  große  Zahl  der  Kraftfahrzeuge,  über 
die  der  Verkehr  in  den  Vereinigten  Staaten 

verfügt,  erklär',,  sich  allerdings  in  der  Haupt- 
sache aus  dem  großen  Umfang,  in  dem  dort 

Personenkraftfahrzeuge  (selbst  zur  Zuriick- 
legung  recht  großer  Entfernungen)  benutzt 
werden.  Der  Luxus,  mit  dem  amerikanische 

Großstädte  herrlich  glatte  Fahrstraßen  weit- 
hin in  die  Umgebung  ausgebaut  haben, 

ßteigert  dort  die  Fahrt  zu  angewöhnlieh 
hohem  Genuß.  Die  Typi.derung  der  Waren- 

formen aber  und  die  Iler-l iliung  kleiner 
Wagen  ermäßigt  ihren  Preis  und  vergrößert 
die  Verwendungsmöglichkeit.  Der  erste 
Luxus,  nach  dem  der  Amerikaner  —  gleich 
welchen  Standes  —  begehrt,  ist  das  Auto. 
Es  bietet  ihm  Erholung;  es  gibt  ihm  das 
Gefühl  der  Befreiung  vom  lastenden  Zwang 
des  Massenverkehrs.  Bei  Sportfesten  kommen 
selbst  an  kleineren  Orten  Tausende  von 

Kraftfahrzeugen  zusammen.  Die  Kraft- 
wagenverkehrsverhältnisse von  San  Fran- 

ziska, Los  Angeles,  Chikago  und  New  York 
usw.  deuten  an,  wie  Deutschlands  Kraft- 

i'ahrzeugwesen  in  ferner  Zukunft  einmal entwickelt  werden  kann.  Schon  jetzt  aber 
müssen  wir  aufhören,  das  Kraftfahrzeug 
nur  als  Gegenstand  des  Luxus  der  Wenigen 
einzuschätzen.  Nicht  jede  Fahrt  mit  dem 
Kraftwagen  ist  eine  Vergnügungsfahrt.  Für 
Gericht  und  Polizei,  Aerzte  und  Kranken- 

häuser usw.  ist  das  Auto  —  bereits  fast  so 

wie  das  Telephon  —  zum  dienstlichen 

„Werkzeug"  geworden.  Kaufleute  finden 
bei  Notwendigkeit  rascher  Orientierung  und 
schneller  Verständigung,  die  zum  Geschäfts- 

abschluß führen  soll,  im  Kraftwagen  eine 
kaum  je  zu  teuer  erkaufte  Hilfe.  Die  Los- 

lösung von  der  zeitlichen  und  räumlichen 
Gebundenheit  der  Massenverkehrsmittel  er- 

möglicht den  Benutzern  eine  individuelle 
Arbeitszeiteinteilung   und  -ausnutzung. 

Vom  Motorzweirad  bis  zum  schweren 
Lastkraftwagen  findet  im  Verkehr  jeder 
Typ  sein  besonderes  Wirkungsfeld.  Ausdauer 
und  Betriebssicherheit  stehen  überall  in  dei 

Wertung  voran  („safety  first"!).  Die  For- 
derung nach  Schnelligkeit,  die  dem  Kraft- 

wagen technisch  seiner  unbegrenzt  verliehen 
werden  kann,  muß,  hier  zugunsten  der 
Kraftleistung,  dort  im  Interesse  der  Betriebs- 

und Verkehrssicherheit,  zurückstehen. 

Die  volkswirtschaftlich  wichtigste  Ver- 
wendung der  Kraftfahrzeuge  scheint  in 

Deutschland  fortab  die  zum  Versand  von 
Gütern  auf  nahe  Entfernung  zu  werden. 
Hier  treten  die  Kraftfahrzeuge  in  Konkurrenz 
mit  der  Bahn. 

Große  Fabrikanlagen  (Möbeltischlereien, 
Brotfabriken  usw.),  denen  der  Bahnanschluß 

fehlt,  sparen  auf  Strecken  bis  zu  30—40  km 
an  Transportkosten,  wenn  sie  ihre  Waren 

im  Lastkraftwagen  von  der  Produktions- 
stätte bis  zu  ihren  Filialen  oder  direkt  bis 

zu  den  einzelnen  Abnehmern  (auch  in 

Nachbarstädten)  hin  transportieren.  Viel- 
fach ist  auch  die  Sicherheit  der  Waren 

gegen  Bruch  und  Schwund  wie  gegen  Dieb- 
stahl größer  im  Kraftwagen  als  in  der  Bahn. 

Die  Nutzleistung  der  Kraftfahrzeuge  im 
Vergleich  zu  ihrem  Eigengewicht  ist  schon 
heute  erfreulich  hoch.  Die  Industrie-  und 
Handelszeitung  (1921  Nr.  230)  gibt  dazu 
folgende  vergleichende  Uebersicht: 

Art  der  Fahrzeuge 
Gewicht 

in 
Tonnen 

Plätze Gewicht 

je  Platz 

in  kg 

Deutsche  D-Zugwagen   
Schweizer  D-Zugwagen  (Inlandverkehr)  . 
Deutscher  Personenzugwagen  (III.  Klasse) 
Berliner  Straßenbahnwagen  (neues  Modell) 
Berliner  Autobus  (Büssing)   
Autobus  „Vomag"   
Autobus  Faun  (benzinelektrisch)     .... 
Autodroschke   
Pferdedroschke   
Kleinauto  (Grade,  luftgekühlt)   
Motorrad          
Zyklonette   
Fahrrad       

;,95 

öo 

,5° 

,5 

',3 

',35 

1,1 

',35 

1,014 

56 

28 
57 

39 

55 

45 

6 
6 

880 

710 

715 
230 

127 

82 
100 

250 

50 

175 

100 

175 

14 

Durch  technische  Verbesserungen  wird  I  2.  Verwendung  in  der  Landwirt- 
sich das  tote  Gewicht  bei  den  Kraftfahr-  schaft.  Recht  spärlich  war  vor  dem  Krieg 

zeugen  wohl  noch  weiter  verringern  lassen. '  die  Verwendung  der  Kraftfahrzeuge  in  der 
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Landwirtschaft.  Allein  hier  hat  sich  ein 
Umschwung  vollzogen.  Arbeitstiere  und 
menschliche  Arbeitskräfte  sind  (auch  auf 
dem  Lande)  teurer  denn  je.  So  greift  man 
denn  auch  dort  immer  mehr  zu  Kraftfahr- 

zeugen. Sie  werden  zur  Lastenbeförderung 
benutzt  und  —  das  ist  eine  Besonderheit  — 
als  Motorpflüge.  Gemeinsam  ist  beiden 
Verwendungsarten,  daß  sie  tierische  und 
menschliche  Arbeitskräfte  einsparen  oder 
ersetzen.  Der  tierische  Zug  arbeitet  langsam 
und  erfordert  viel  Bedienungskräfte.  Dabei 
ist  die  Ladekraft  der  Lastfuhrwerke  ver- 

gleichsweise gering  und  ihr  Aktionsradius 
beschränkt.  Anders  bei  den  Kraftfahrzeugen. 
Bei  ihnen  herrscht  Sparsamkeit  trotz  hoher 
Leistungskraft.  Vor  allem  entstehen  dem 
Besitzer  nicht  —  wie  bei  den  Gespannen  — 
auch  während  der  Arbeitsruhe  Betriebs- 

kosten. Außerdem  ist  der  Aktionsradius  der 
Kraftfahrzeuge  größer  und  ihre  Schnelligkeit 
gestattet  auch  den  Transport  selbst  leicht 
verderblicher  landwirtschaftlicher  Waren  auf 
weite  Entfernungen  hin.  So  vergrößern  sie 
den  Absatz  beispielsweise  der  Milchwirt- 

schaften; das  kommt  auch  den  Verbrauchern 
zugute! 

Kraftfahrzeuge  können  allerdings  bei 
ihren  sehr  hohen  Anschaffungskosten  nur  von 
größeren  landwirtschaftlichen  Betrieben  be- 

schafft werden.  Dazu  kommt,  daß  sie 
häufig,  besonders  wenn  Ersatzteile  fehlen, 
langwieriger  Reparaturen  bedürfen.  Dar- 

unter leidet  vorderhand  noch  ihre  Benutz- 
barkeit.  Beide  Mängel  können  aber  durch 
den  genossenschaftlichen  Zusammenschluß 
kleinerer  Betriebe,  sei  es  zur  Haltung  von 
Kraftfahrzeugen,  sei  es  zur  Ausführung  von 
Reparaturen,  eingedämmt  werden.  Die 
Kraftverkehrsgesellschaften  andererseits  glie- 

dern sich  landwirtschaftliche  Abteilungen 
an,  die  mit  Landwirten  und  landwirtschaft- 

lichen Verbänden  Verträge  über  Pflug- 
arbeiten wie  über  Transporte  abschließen. 

Diese  Gesellschaften  stellen  dann  gegebenen- 
falls auch  technisch  geschultes  Personal  für 

die  Bedienung  der  in  der  Landwirtschaft 
verwendeten  Kraftfahrzeuge  zur  Verfügung. 
Auch  die  Kraftfahrzeugfabriken  selbst  hat 
man  für  den  Bau  und  den  Betrieb  von  Re- 

paraturwerkstätten auf  dem  Lande  zu  inter- 
essieren versucht.  Die  ländlichen  Werk- 

stätten sollen  von  mehreren  Fabriken  ge- 
meinsam gegründet  und  unterhalten  werden. 

Vorbedingung  dafür  wäre  allerdings,  daß 
die  Fabriken  von  ihren  vielen  Spezial- 
konstruktionen  ablassen. 

Durch  die  Einigung  auf  die  Verwendung 
weniger  und  bewährter  Typen  und  die 
Normalisierung  von  Ersatzteilen  würde  das 
Vertrauen  in  die  sichere  Verwendbarkeit  der 
Kraftfahrzeuge  sehr  gewinnen.  Wie  förder- 

lich dem  Verkehr  eine  Normalisierung  der 

ersetzbaren  Stücke  und  eine  Vereinheit- 
lichung der  Fahrzeugtypen  ist,  das  wurde 

schon  während  des  Krieges  klar.  Die  Nor- 
malisierungsarbeit ist  daher  bereits  im  Früh- 

jahr 1915  von  einer  verkehrstechnischen 
Prüfungskommission  im  Einvernehmen  mit 
der  Verkehrsabteilung  des  Kriegsministeriums 
in  Angriff  genommen  worden.     Seit  Mitte 
1918  hat  es  der  Verein  deutscher  Motor- 

fahrzeugindustrieller unternommen,  Normen 
für  den  Kraftfahrzeugbau  zu  bearbeiten. 
Der  Zusammenschluß  großer  Firmen  des 
Kraftfahrzeugbaues  zu  einer  „Gemeinschaft 
deutscher    Automobilfabriken"    vom    Jahre 
1919  (Brennabor,  Hansa  und  Lloyd)  hat 
sich  auch  die  Aufgabe  gestellt,  in  der  Kraft- 

fahrzeugindustrie für  Normalisierung  und 
Typisierung  zu  sorgen.  Hoffentlich  werden 
diese  Arbeiten  schnell  gefördert;  sonst 
wächst,  wie  seinerzeit  in  der  Fahrradindustrie, 
die  Konkurrenzfähigkeit  des  Auslandes. 
Schon  hat  die  Weltfirma  des  Amerikaners 
Ford  den  Versuch  gemacht,  in  Deutschland 
und  namentlich  in  der  deutschen  Landwirt- 

schaft Abnehmer  für  ihre  auf  feste  Typen 
beschränkten  Fahrzeugfabrikate  zu  gewinnen. 

3.  Verwendung  im  Verkehr  der  Städte 
und  im  Dienste  der  Gemeinde.  Eine  wich- 

tige Rolle  spielen  die  Kraftfahrzeuge  im  Ver- 
kehr der  deutschen  Städte.  Als  Straßenomni- 

bus ist  der  Kraftwagen  überall  da  im  Vorteil, 
wo  der  Straßenverkehr  sehr  rege  ist.  Mit 
Geschwindigkeit  (bis  15  km  in  der  Stunde) 
verbindet  der  Kraftwagenomnibus,  da  er 
nicht  an  feste  Geleise  gebunden  ist,  leichte 
Lenkbarkeit.  Im  Vergleich  mit  dem  Fuhr- 

werk nimmt  er  weniger  Raum  ein;  im  Ver- 
gleich mit  der  elektrischen  Straßenbahn  ist 

er  billiger.  Auch  kann  sich  ein  geschickt 
geleiteter  Kraftwagenomnibusdienst  dem  An- 

schwellen und  Abflauen  des  Verkehrs  besser 
anpassen.  Der  Kraftomnibusbetrieb  wird 
überall  dort  eingerichtet  werden,  wo  der 
Verkehr  noch  örtlich  zu  wandern  geneigt 
ist,  so  daß  es  unsicher  ist,  wo  er  sieh 
endgültig  festsetzen  wird,  also  dort,  wo 
der  Uebergang  zum  Bau  einer  Stadtbahn 
gefunden  werden  soll.  Nach  Ermittlungen, 
die  von  den  Leitern  der  Londoner  All- 

gemeinen Omnibus-Gesellschaft  gemacht 
wurden,  vermag  der  Kraftomnibusverkehr  in 
der  Stunde  in  einer  Richtung  etwa  5000  Fahr- 

gäste zu  befördern,  in  breiten  Straßen  bis 
zu  8500.  Bei  einem  Verkehr  unter  1000  Fahr- 

gästen in  der  Stunde  ist  die  Straßenbahn 
unwirtschaftlich,  bis  zu  5000  Fahrgästen  ist 
der  Kraftwagen,  über  5000  Fahrgästen  die 
Straßenbahn  rentabler  1  Gerade  im  Verkehr 
in  den  Straßen  der  Stadt  kommen  übrigens 
die  Vorzüge  der  Elektromobile,  d.  h.  deren 
Geräusch-  und  Geruchlosigkeit,  sowie  ihr 
ruhiges  Fahren  voll  zur  Geltung,  während 
sich  ihr  Hauptnackteil,  ihr  geringerer  Ak- 
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tionsradius,  nicht  so  leicht  fühlbar  macht 
wie  auf  dem  Lande. 

Auch  im  Dienste  der  \  Gemeinden  er- 
weisen sich  die  Kraftfahrzeuge  als  nützlich. 

Obenan  steht  ihre  Verwendung  als  Feuer- 
lösch- und  Krankenautos,  dann  als  Last- 

wagen für  die  Zu-  und  Abfuhr  von 
Gütern  für  Gas-  und  Elektrizitätswerke 
und  für  die  städtischen  Bauabteilungen, 
weiter  als  Müllabfuhrwagen.  Als  Arbeits- 

maschinen verwendet,  finden  wir  endlich 
in  den  Gemeinden  Kraftfahrzeuge  im 
Dienst  der  Straßenreinigung  (Sprengwagen 
und  Kehrmaschinen,  oft  auch  beide  Zweck- 

bestimmungen in  einem  Fahrzeug  ver- 

einigt). Die  "Wirtschaftlichkeit  der  Ver- 
wendung von  Elektromotoren  und  Gas- 

kraft wagen  im  Gemeindebetrieb  wird  da- 
durch begünstigt,  daß  diese  Fahrzeuge  ihre 

Betriebsmittel  zu  Selbstkostenpreisen  aus 
städtischen  Werken  beziehen  können,  und 
deren  Ergänzung  in  die  Zeiten  nach  12  Uhr 
mittags  und  nach  10  Uhr  abends  verlegen 
können,  wo  die  Kraft  dieser  Werke  nicht 
voll  ausgenutzt  wird. 

4.  Verwendung  in  Reichs-  und  Staats- 
betrieben. Auch  in  den  Reichs-  und 

Staatsbetrieben  werden  Kraftfahrzeuge  ver- 
wendet. Die  Versuche  der  Post,  sich  in 

ihren  Betrieben  die  Vorteile  der  Kraftfahr- 
zeuge nutzbar  zu  machen,  reichen  bis  in 

das  Jahr  1898  zurück.  In  den  Jahren  1903 

bis  1905  wurden  von  der  Post  Kraftwagen 
im  Verkehr  einzelner  großer  Städte  und  im 
Ueberlandverkehr  eingeführt.   In  den  Jahren 

1906  und  1907  wurden  die  ersten  Kraft- 

wagen für  die  Personenpost  in  Dienst  ge- 
stellt. Gleichzeitig  machte  die  Automobili- 
sierung des  Stadtpostbetriebes  Fortschritte. 

In  Städten  wie  Berlin,  Köln,  Leip- 
zig, Duisburg,  Mannheim  und  Hamburg 

waren  bereits  im  Jahre  1910  zahlreiche 

Kraftwagen  im  Brief-  und  Eilpaketbestell- 
dienst in  Verwendung.  In  den  Jahren  1912 

bis  1914  wurden  in  Thüringen  reichseigene 
Kraftwagenlinien  mit  35  Personenomnibussen 
und  einem  Liniennetz  von  500  km  Länge 
eingerichtet.  Dauernd  waren  Versuche  im 
Gange,  den  Kraftwagenbetrieb  zu  verbessern 
und  auszubauen.  Der  Krieg  hat  auch  diese 
Entwicklung  jäh  unterbrochen.  Die  Per- 
sonenomuibusse  wurden  zu  Feldpostzwecken 

eingezogen,  und  die  neuen  Wagen  zu  mili- 
tärischen Zwecken  benutzt.  Im  Ortsbetrieb 

blieb  der  Wagenbestand  zwar  erhalten,  doch 
wurde  der  Betrieb  nicht  weiter  ausgebaut. 
In  der  Reichstelegraphenverwaltung  dagegen 
wurde  gerade  während  des  Krieges  begonnen, 
reichseigene  Kraftwagen  in  den  Telegraphen- 
baudienst  einzustellen.  Ende  1920  verfügte 
der  Reichstelegraphenbaudienst  über  71  Last- 

kraftwagen und  11  Lastanhänger.  Bis  Mitte 
Oktober  1921  stieg  deren  Zahl  auf  124  Last- 

kraftwagen und  11  Lastanhänger.  Nach 
dem  Kriege  wurden  auch  im  eigentlichen 
Postdienst,  um  dadurch  Leute,  Material  und 
Zeit  zu  sparen,  wieder  mehr  Kraftfahrzeuge 
|  eingestellt.  Ueber  die  bei  der  Postverwaltung 
verwendeten  Kraftwagen  gibt  uns  folgende 
Zusammenstellung  Aufschluß: 

Zahl  der   Kra ftwagen im  Oi ts-,  V ororts 
baud 

-,  Ueb 

enst1) 

erlandverke hr  und im  T elegra 

phen- 

1906 1907 1908 1909 1910 1911 !  1912  1 

1913  : 
1919 1920 

reichseigene    .... 
gemietete   

4 
6 

25 

11 
39          41          62          85 
13              Q              8      ,      10 

i47 

9    - 

179 

26 

306      654 

6            6 
zusammen 

I    10 

36 

5" 

7" 

95 

156    |    205       312    |    060 

x)  Bayern  und  Württemberg  sind  in  der  Zusammenstellung  nicht  mit  einbegriffen.  In  den 
Jahren  1914—1918  hat  keine  Zählung  stattgefunden.  Die  Zahl  der  reiehseigenen  Kraftwagen 
ist  also  sehr  stark  gestiegen. 

Mitte  Oktober  1921  liefen:  Im  Orts- 
und Vorortsverkehr:  490  Kraftwagen  und 

1  Lastanhänger,  im  Ueberlandverkehr: 
433  Kraftomnibusse,  13  Lastkraftwagen, 
39  Personenanhänger  und  37  Güteranhänger; 
im  Telegraphenbaudienst:  124  Last- 

kraftwagen und  11  Lastanhänger. 
Ueber  die  Entfernungen,  die  von  Last- 

kraftwagen und  Pferdefuhrwerken  im  Dienste 
der  Post  zurückgelegt  wurden,  gibt  folgende 
Zusammenstellung  über  die  Gesamtkurs- 

längen der  Personen-,  Karriol-  und  Güter- 
posten Aufschluß  (Tab.  s.  S.  910): 

Für  die  Entwicklung  der  Verwendung  der 

Kraftfahrzeuge  in  Bayern  liegen  keine  mit  den 
j  obigen  ohne  weiteres  vergleichbaren  Zahlen  vor. 
;  Welche  Bedeutung  jedoch  der  Kraftfahrzeug- 
!  verkehr  für  das  Wirtschaftsleben  Bayerns  hat, 
i  geht  aus  den  Betriebszahlen  der  bayerischen 
i  Motorpostlinien  hervor.  Bayern  ging  i.  J.  1905 
1  als  erster  deutscher  Bundesstaat  an  die  Ein- 

richtung von  staatlichen  Kraftwagenlinien.  Sie 
wurden  von  Anfang  an  ausschließlich  durch  den 
Staat  und  auf  dessen  Rechnung  eingerichtet,  und 
betrieben,  um  eine  von  allen  Nebenabsichten 
freie,  ausschließlich  den  Interessen  der  Volks- 

wirtschaft nachkommende  Betriebsführung  und 
Tarifgestaltung  zu  ermöglichen.  Bayern  hat  auch 
keine  privaten  Kraftwagenlinien  finanziell  unter- stützt. 
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Gesamtkurslängen  der  Personen-,  Karriol-  und  Güterposten  in  Kilometern  imReich1) 
(ohne  Bayern  und  Württemberg): 

Personenposten  und  Bahn- 
hofsposten   mit    Personen- 

beförderung 
Gewöhnliche  Wagen      .... 
Kraftwagen   

Karriolpostcn 
Gewöhnliche  Wagen      .... 
Kraftwagen   

Güterposten 
Gewöhnliche  Wagen      .... 
Kraftwagen   

1907  I  1908 

4801 

126 2203 

1003 

39 

4459 128 

1082 

39 

1909      1910  I   1911 

4078 

69 

3508 

69 

2025 

38 

1916 99 1129 

1113 

41 
4i 

1912 1913     1919  I  1920 

3104 

69 

1855 

79 

1141 

41 

2445 
179 

1828 

105 

1247 

59 

2067 

544 1963 

144 

1366 

97 

499 

29 

1292 

282 

357 

3413 

2349 

114 

1105 

442 

x)  Die  Entfernung  zwischen   dem  Anfangs-  und  Endpunkt  eines  jeden   Kurses  ist  einfach 
gerechnet. 

Betriebszahlen  der  Bayer.  Motorpostlinien. 

1908 1909 1910 1911 1912 1913 
1914 

Linien    im    Betrieb    (Karriol- 
posten)      

Motorwagen  im  Betrieb     .    .    , 
Anhänger  im  Betrieb      .... 
Betriebslänge  km   
Geleistete  Motorwagenkilometer 

17 
65 

48 

410,4 

723  i53 

29  52 

87  128 57  57 
671,2       1082,2 

1125  733]  1962  084 

72 

164 

60 

1578,9 
2685  679 

85  106  127 
215  ;  260    155 
90    120    136 

1916,7  j  2313,7  |  2675,1 
3599  013  4044  022  4124  179 

19211) 
(1.  X.) 

Linien     im     Betrieb     (Karriol 
posten)        104 

Motorwagen  im  Betrieb     •    •    •      145 
Anhänger  im  Betrieb 
Betriebslänge  km   
Geleistete  Motorwagenkilometer 

1 )  Vorläufige  Zahlen 

90 

129 

83 

i73i>4 
2498378J  

989  
176 

21 

35 

27 

461,0 

88507 

54 

90 

977 

195 

113  087  '482625  12029415 

86 140 2036 
100 

207 

2653 

Aus  der  Zusammenstellung  geht  hervor,  daß 
der  Krieg  auch  in  Bayern  einen  starken  Rück- 

schlag in  der  Zahl  der  im  Postbetrieb  verwendeten 
Kraftfahrzeuge  verursachte.  Die  zahlenmäßig 
ausgewiesenen  Kraftfahrzeuge  sind  aber  lediglich 
Personenfahrzeuge,  Omnibusse;  tatsächlich  ver- 

fügte Bayern  noch  über  andere  gleichfalls  im 
Postbetrieb  verwendete  Fahrzeuge.  Für  1921 
(Stand  vom  l./X.)  sind  z.  B.  207  Motorwagen 
nachgewiesen.  Dazu  kommen  noch  31  Last- 

kraftwagen, 71  Brief-  und  Paketkraftwagen  für 
den  Stadtverbindungsdienst,  5  Paketzustell- 

wagen, 4  Personenwagen,  6  Lastkraftwagen  für 
den  Telegraphenbaudienst,  13  Elektromobil- 

dreiräder, desgleichen  12  Phänomobildreiräder 
mit  Benzinmotor  für  den  Paketeilzustelldienst, 
97  Personenanhänger  und  63  Lastanhänger, 
also  zusammen  mit  den  oben  angeführten  Motor- 

wagen 497  Fahrzeuge  für  den  Kraftbetrieb. 
Die  Entwicklung  des  Kraftwagenbetriebs  in 

der  Postverwaltung  Württembergs  wird  aus 
folgender  Zusammenstellung  (S.  911)  ersichtlich. 

Für  die  Inbetriebnahme  von  Kraftiah  r- 
2eugen   bei    der   Post    sprechen    die   schon 

weiter  oben  erörterten  Gründe.  Der  Ueber- 
landdienst  erschließt  Gegenden,  deren  Ver- 

kehr für  eine  Eisenbahnanlage  noch  zu 
gering  ist,  während  er  doch  schon  zu 
groß  ist,  um  durch  Pferdeomnibusse  hin- 

reichend bedient  zu  werden.  Ferner  ist, 
wie  das  Keichspostministerium  Abteilung 
München  in  einer  Denkschrift  darlegt,  durch 
die  Einrichtung  von  staatlichen  Kraftwagen- 

linien der  Verkehr  auf  einzelnen  Strecken  ge- 
genüber dem  der  früher  vorhandenen  Pferde- 

postlinien  auf  das  etwa  10—12  fache  gestiegen. 
5.  Verwendung  im  Weltkriege.  Groß 

war  die  Bedeutung  der  Kraftfahrzeuge  im 
Weltkriege  für  die  Landesverteidi- 

gung, für  den  Nachschub  von  Truppen, 
im  Heeresverpflegungswesen  sowie  für  den 
Nachrichten-,  Befehlsübermittlungs-  und 
Sanitätsdienst.  Wir  hatten  im  deutschen 

Heer  seit  1905  das  „Deutsche  Freiwilligen- 
Automobilkorps"  und  seit  1918  das  „Deutsche 
Freiwilligen-Motorfahrerkorps".      Im   Jahre 
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Uebersicht    über    die    Entwicklung    des    Kraftwagenbetriebs    der    Postverwaltung 
in  Württemberg. 

1902         1904         1905         1909 
1910 

1911 1912 

Kraftfahrzeuge  im  Orts-  und 

im  Ueberlandverkehr  .... 

im  Telegraphenbaudienst   .    . 

1246 4 
6 

5 
7 

6 

23 

zusammen   

üesamtkurslänge   der   Ueber- 
landlinien  in  km    .... 

1249 

-               -              -              47,7 

10 

65,0 

12 

65,0 

29 

207,7 

1913 1914 1916 
1919 

1920 1921 
(15.  X.) 

Kraftfahrzeuge  im  Orts-  und 

im  Ueberlandverkehr      .    .    . 

im  Telegraphenbaudienst    .    . 

4 

51 

4 

64 

3 
8 

4 
43 

4 

79 

1 

4 

88 

1 

Gesamtkurslänge    der    Ucber- 
landlinien  in  km    .... 

55 

478,6 

68 

598,6 

11 

116,3 

47 

560,1 

84 

773,9 

93 

984,8 
(Es  wurden  nur  die  Jahre  aufgeführt,  in  denen  eine  Veränderung  eingetreten  ist.) 

1907  wurde  eine  besondere  Kraft  l'ahrabtei- 
lung  im  deutschen  Heere  ins  Leben  gerufen, 
aus  der  1911  ein  Kraftwagenbataillon  hervor- 

ging. Um  kriegsbrauchbare  Lastkraftwagen 
Ln  Deutschland  einzubürgern,  auf  die  im 
Bedarfsfälle  zurückgegriffen  werden  konnte, 
ging  die  Heeresverwaltung  1907  dazu  über, 
einen  Teil  ihrer  Fahrzeuge  an  Private  zu 
verleihen,  um  diesen  Gelegenheit  zu  geben, 
deren  Vorzüge  kennenzulernen.  Außer- 

dem subventionierte  die  Heeresverwaltung 
die  Besitzer  brauchbarer  Nutzfahrzeuge 
(Armee-Lastzüge)  durch  Leistung  eines  An- 

schaffungszuschusses und  jährliche  Betriebs- 
prämien (vgl.    Die    Entwicklung    des    mili- 

tärischen 'Kraftfahrwesens  in  „Automobil- 
Welt"  1909  S.  104ff.,  Thurn,  Die  Ver- 

kehrs- und  Nachrichtenmittel  im  Kriege, 
!  Leipzig  1911  S.  46ff.,  Bürner,  Kraftwagen 
;  im  Kriege,  Berlin  1917  und  Davidson, 
i  Die  Bereitstellung  von  Kraftfahrzeugen  für 
den  Mobilmachungsfall  bei  den  hauptsäch- 

lichsten Militärstaaten  der  Welt;  aus  dem 
Englischen  übersetzt;  abgedruckt  in  der 
„Automobil-Rundschau"  1915  S.  182 ff.). 

6.  Die  Kraftfahrzeugindustrie.  In 
kurzer  Zeit  hat  sich  die  Herstellung  von 
Kraftwagen  zu  einer  selbständigen  und 
bedeutenden  Industrie  entwickelt,  in  der 
beträchtliche  Kapitalien  investiert  sind. 

Jahr 

Gegenstand  der  Erhebung 1901 1903 1906 
1907 1908 1909 

1910 
1911 

1912 

Zahl  der  Betriebe   12 18 

34 
52          53 

58 

56 

58 

60 

Zahl  der  beschäftigten  Personen 
einschl.  aller  Angestellten    . 

1773 

3684 

"439 

12  688  12  430 
18046 

20  311 

26572 

33  635 Betrag  der  Löhne  und  Gehälter 
dieser  Personen  in  Mill.  M.    . 

2,2 

4,8 

15,9 

18,9   !    18,2 23, 1 
3i,4 

42,o 
53,2 

Wert  der  verarbeitetenRohstoffe 
Ganz-  und  Halbfabrikate  usw. 
in  Mill.  M   2,6 

6,7 

26,2 

28,2       22,1 

36,0 

53,9 
74,7 

97,6 

Wert  der  gesamten  erzeugten 
Waren  einschl.  der  Ersatz-  und 

Reserveteile   sowie   der   Re- 
paraturarbeiten in  Mill.  M. 

5,7 14=1 

51,0 

57,5 52,9 

73,o 

109,5 

I53,i 

207,4 

Jahreserzeugung: 
Kraftzweiräder  Stück    .... 

41 

2991 
3923 

3776 

3164 

37°3 

3822 
3901 

4984 Kraftdreiräder   > 

936 

1079 

154° 

Kraftwagen  u.  Untergest.      .   .  t 

884 

I  1450 

5218 
5i5i 

5547 
9444 I3"3 

16939 

22773 

Motorlastwagen  (bis  1911  ein- 
schließlich d.  Wagen  für  bes. 

39 
140 

352 

504 
493 

721 

1121 

1912 

266c 
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Nach  der  Keichsstatistik  von  1912  gab 
es  124  Betriebe  der  Kraftfahrzeugindustrie. 
Die  Zahl  der  darin  berufsgenossenschaftlich 
versicherten  Personen,  einschließlich  aller 

Angestellten  betrug  im  gleichen  Jahre 
35  877.  Die  an  diese  Personen  gezahlten 
Gehälter  und  Löhne  betrugen  rund 
56  551  000  M.  Außerdem  wurden  noch 

Untergestelle,  Motore  und  Kraftfahrzeug- 
reifen im  Werte  von  mehr  als  83,5  Mill.  M. 

von  anderen  Fabriken  bezogen.  Seit  Aus- 
bruch des  Krieges  ist  nach  Mitteilungen  des 

Statistischen  Reichsamtes  für  die  Kraft- 
fahrzeugindustrie keine  Produktionsstatistik 

mehr  gemacht  worden.  Nach  Mitteilungen 
der  Fachpresse  (vgl.  Industrie-  und  Handels- 

zeitung v.  20./VII.  1921  Nr.  167)  beträgt 
die  Zahl  der  in  der  Kraftfahrzeugindustrie 
und  ihren  Hilfsindustrien  beschäftigten  Ar- 

beiter und  Angestellten  gegenwärtig  etwa 
150  000  Personen. 

Ueber  die  Entwicklung  der  deutschen 
Kraftfahrzeugindustrie  gibt  die  Reichsstatis- 

tik die  auf  S.  911  wieder  gegebene  Aus- 
kunft, wobei  diejenigen  Betriebe  ausge- 
sondert wurden,  die  ausschließlich  Motor- 

boote, Luftschiffe,  Flugmaschinen  oder  auch 
lediglich  Motore  für  Kraftwagen,  Motor- 

boote, Luftschiffe  und  Flugmaschinen  her- 
gestellt haben  (aus  den  Vierteljahrsh.  zur 

Stat.  d.  D.  R.  1914  III  S.  112) 

Danach  ist  die  deutsche  Kraftfahrzeug- 
industrie schneller  gewachsen  als  die  Ver- 
wendung von  Kraftfahrzeugen  in  Deutsch- 

land. Das  bedeutet,  daß  diese  Industrie 
stark  für  den  Export  arbeitete. 

Die  Höhe  der  Einfuhr  und  Ausfunr  von 

Kraftfahrzeugen  erhellt  aus  folgenden  An- 
gaben der  Reichsstatistik  für  1909-1913 

und  1920  (im  Vergleich  zum  Gesamtwert 
des  Spezialhandels): 

I.  Ausfuhr. 
1.  Nach  Gewicht  in  100  kg. 

Jahr 

Gegenstand  der  Erhebung 
1909         1910     ;     1911 1912         1913         1920 

1.  Personenwagen,  Untergestelle  mit  ein- 
gebautem Motor  f.  Personenwagen 

2.  Güter-  und  Lastwagenuntergestelle  m. 
eingebautem  Motor  f.  Lastwagen 

4.  Motorfahrräder   

22  IOO 

I382 i78 

37679      56585 

1  697  1     2  851 

187           338 

92  246      97  171     | 

[  437  400 

3916         3656     | 

69             82 
303           478          3  541 

2.  Nach  Wert  in  1000  M. 

Gegenstand  der  Erhebung 1909 1910 

Jahr 

1911    1912 
1913 1920 

1.  Personenwagen,    Untergestelle    mit 
eingebautem  Motor  f.  Personenwag. 

2.  Güter-  und  Lastwagenuntergestelle 
mit  eingebautem  Motor  für  Lastwag. 

3.  Lenkbare  Luftfahrzeuge   
4.  Motorfahrräder     .    . 
1-4   
Gesamtwert  des  Spezialhandels  .   .   . 
das  sind  v.  H   

17  083  29  120  42  432 

1  617  ]  2  636  i  4 118 

1  283   j      i  209  |     1  668 

65056  !   70996 

773 
333 

2492 

1  1S4295 

13  150 
395      j) 

2664  25  564 

19983    I   32965    I    48218    j    75654    j    87205      I   1209859 
6594  170  7474  661  8 106  063  8  956  800I10097  944(69  311  198 

0,30     j     0,44        0,59  0,84         0,86  1,75 

II.  Einfuhr. 
1.  nach  Gewicht  in  100  kg. 

Gegenstand  der  Erhebung 

1.  Personenwagen,   Untergestelle   mit 
eingebautem  Motor  f.  Personenwag. 

2.  Güter(Last-)wagen,  Untergestelle  m. 
eingebautem  Motor  für  Lastwagen 

3.  Motorfahrräder   

Jahr 
1909 

1  382 
178 

1910 1911 1912     !    1913 

1  697 

187 

12667     l6  718 
2851 

338 

3916 

303 

19  127 

3656 

47S 

1920 

3  795 

4224 

65 
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2.  Nach  Wert  in  1000  M. 

Jahr 

Gegenstand  der  Erhebung 1909     | 
1910 1911 1912 

1913 1920 

1.  Personenwagen,    Untergestelle   mit 
eingebautem  Motor  f.  Personenwag. 

2.  Güter(Last-)\vagen  Untergestello  m. 
eingebautem  Motor  f.  Lastwagen 

9056 597 

173 

9512 

811 

157 

9843 

.  1  639 

250 

11  643 
2  549; 229J 

12  190 i  953 

39i 

3 
1-3   
Gesamtwert    dea    deutschen    Spezial- 9  Ü26 

8526885  8 

0,12 

10  480 

934  126 0,12 

11  732 

9  705  661 0,12 

14  421 0  691  75° 

0,13 

l4  534 

[o  770  394 

<V3 
•  l) 

das  sind  v.    11   

')  Wurde  für  1920  nicht  angegeben. 

In  den  Zahlen  der  Ausfuhr  für  1912  und 
L913  sind  die  Werte  für  die  lenkbaren  Luft- 

fahrzeuge mit  aufgenommen,  da  diese  in 
den  Angaben  für  1920  mitenthalten  sind. 

'Vor  dem  Krieg  wurden  die  Luftfahrzeuge 
in  den  Jahren  1912  und  1913  getrennt  auf- 

geführt. Die  Friedensbedingungen  verboten 
Deutschland  die  Herstellung  von  Luftfahr- 

zeugen. Die  oben  wiedergegebenen  Zahlen 
lassen  die  Bedeutung  der  Kraftfahrzeug- 

industrie für  den  Außenhandel  Deutsch- 
lands noch  nicht  voll  zum  Ausdruck  kommen. 

Es  waren  z.  13.  noch  die  Aus-  und  Einfuhr 
von  Einzelteilen  für  Kraftfahrzeuge  und  von 
Untergestellen  mitzuberücksichtigen. 

Das  Ansteigen  der  Ausfuhr  i.  J.  1920 
erklärt  sich  daraus,  daß  in  diesem  Jahre 

nicht  nur  Neufabrikate,  sondern  auch  ge- 
brauchte Fahrzeuge,  meist  ehemalige  Heeres- 

kraftwagen zur  Ausfuhr  gelangten.  Nach  einer 

Veröffentlichung  des  Vereins  deutscher  Motor- 
fahrzeugindustrieller  in  der  Fachpresse  be- 

trug der  direkte  Kraftwagenexport  der 
deutschen  Kraftfahrzeugindustric  i.  J.  1920 
rund  8000  Fahrzeuge.  Selbst  wenn  man  die 

wenigen  Gelegenheitsexporte  nicht  berufs- 
mäßiger Händler  unberücksichtigt  läßt,  muß 

man  für  1920  die  Zahl  der  durch  den  Auto- 
mobil- und  den  allgemeinen  Exporthandel 

zur  Ausfuhr  gebrachten  Fahrzeuge  mit 
13  000  bis  14  000  Stück  annehmen. 

IV.  Das  Recht  der  Kraftfahrzeuge. 

Die  steigende  Verwendung  der  Kraftfahrzeuge 
einmal  zu  Sport-,  Erholungs-  und  Vergnügungs- 

zwecken, sodann  aber  auch  zu  wirtschaftlichen 
Zwecken,  gefährdete  den  Verkehr  auf  den  Straßen. 
Der  starke  Anteil  der  Kraftfahrzeuge  an  den 
Verkehrsunfällen  (vgl.  die  Angaben  in  den 
Vierteljahrsh.  zur  Stat.  d.  D.  R.  und  in  den 
Statist.  Jahrb.  d.  D.  R.  1907  ff.),  hat  seinen 
Grund  in  den  Eigenschaften  dieser  Fahrzeuge, 
wie  auch  in  der  Unerfahrenheit  der  Führer  und 
des  Publikums.  Hier  war  Abhilfe  durch  Erlaß  I 
ordnender  rechtlicher  Vorschriften  nötig. 

Handwörterbuch  der  Staatswissensehaften.    4.  Aufl. 

Anfangs  suchte  man  sich  den  Automobil- 
unfällen  gegenüber  durch  eine  verschärfte  Aus- 
Legung  di  1  Bestimmungen  über  die  Haftpflicht 
zu  helfen  und  begnügte  sich  im  übrigen  mit  ver- 
kehrspolizeilichen  Vorschriften.  Uann  aber 
strebte  das  Reich  durch  den  Erlaß  von  Grund- 

zügen  betreffend  den  Verkehr  mit  Kraftfahr- 
zeugen v.  3./V.  1906  eine  sorgsame  Regelung 

des  Kraftfahrwesens  in  Deutschland  an.  Nach 
diesen  Grundzügen  sollten  die  Einzelstaaten  in 
ihrem  Gebiet  durch  Landesgesetze  den  Kraft- 
tahrzeugverkehr  regeln.  Allein  auch  diese 
Regelung  erwies  sich  als  unzulänglich.  Es  fehlte 
die  Einheitlichkeit  für  das  ganze  Reich.  Am 
1./II1.  190G  war  dem  Reichstag  bereits  ein 
Entwurf  zu  einem  Gesetz  über  die  Haftpflicht 
für  den  beim  Betriebe  von  Kraftfahrzeugen  ent- 

stehenden Schaden  vorgelegt  worden.  Unter 
dem  24./X.  1908  folgte  ein  weiterer  Entwurf. 
Hieraus  ging  das  „Gesetz  über  den  Verkehr 
mit  Kraftfahrzeugen"  v.  3./V.  1909  (RGBl. 
S.  437)  hervor,  das  unterm  3./II.  1910  durch 
eine  BRV.  „über  den  Verkehr  mit  Kraftfahr- 

zeugen" ergänzt  worden  ist. 
Das  Gesetz  und  die  dazu  gehörige  BRV. 

haben  im  Laufe  der  Jahre,  insbesondere  auch 
während  des  Krieges,  Aenderungen  erfahren; 
im  wesentlichen  sind  sie  jedoch  noch  heute 
in  Kraft.1) 

Das  Gesetz  gibt  im  ersten  Abschnitt  die  Ver- 
kehrsvorschriften für  die  Kraftfahrzeuge,  um- 

reißt im  zweiten  Abschnitt  die  Haftpflicht  des 
Fahrzeughalters  und  schafft  in  seinem  dritten 
Abschnitt  besondere  Strafvorschriften  für  den 
Verkehr  von  Kraftfahrzeugen  auf  öffentlichen 
Wegen  und  Plätzen.  -  Die  Bekanntmachung 
des  Bundesrats,  betreffend  die  Regelung  des 
Verkehrs  mit  Kraftfahrzeugen,  gibt  noch  be- 

sondere Vorschriften  über  das  Kraftfahrzeug, 
sowohl  über  seine  Beschaffenheit  und  Ausrüstung, 
als  auch  über  die  Zulassung  der  Fahrzeuge  zum 
Verkehr  und  ihre  Kennzeichnung.  Ferner  finden 
sich  darin  Bestimmungen  über  die  Qualifikation 
der  Kraftwagenführcr  und  über  ihre  Pflichten. 
Dieser  Abschnitt  hat  eine  wichtige  Ergänzung 

')  Vgl.  auch  den  Art.  „Haftpflicht  (des 
Unternehmers,  des  Tierhalters,  des  Kraftfabr- 

zeughalters)", oben  S.  lff.,  besonders  S.  8ff. 
Bd.  v.  58 
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in  der  „Verordnung  betreffend  die  Ausbildung 

von  Kraftfahrzeugführern"  v.  l./III.  1921 
(RGBl.  S.  212)  gefunden.  Während  die  BRBek. 
v.  3./II.  191U  die  Anforderungen,  die  an  Fahr- 

schulen und  an  Fahrlehrer  zu  stellen  sind,  nicht 
näher  umschrieben  hatte,  dürfen  nach  der  neueD 
Verordnung  die  die  Anwärter  zur  Ausbildung 
als  Führer  zulassenden  Verwaltungsbehörden 
und  die  zur  Mitarbeit  berufenen  Beiräte,  die 
Auswahl  der  Fahrschulen  und  Fahrlehrer  nur 
unter  zuverlässigen  Betrieben  und  Personen 
treffen.  Der  aus  Geschäftsrücksichten  bei  der 
Zulassung  zum  Führer  oft  geübten  Nachsicht 
soll  auf  diese  Weise  entgegengearbeitet  werden. 
Nachdem  die  Anforderungen,  die  an  Führer 
und  Fahrzeug  gestellt  werden,  behandelt  sind, 
folgen  Bestimmungen  über  die  Benutzung  von 
öffentlichen  Wegen  und  Plätzen  und  über  das 
Mitführen  von  Anhängewagen;  es  werden  die 
Bedingungen,  unter  denen  die  Behörden  den 
Betrieb  von  Kraftfahrzeugen  untersagen  können, 
aufgezählt  und  endlich  Ausnahmen  von  den  Be- 

stimmungen festgelegt.  Die  dann  folgenden  Be- 
stimmungen über  den  Verkehr,  über  die  Reichs- 

grenze und  im  Zollgrenzbezirke  wurden  durch 
§  15  der  Verordnung  über  die  Regelung  des  inter- 

nationalen Verkehrs  mit  Kraftfahrzeugen  v. 
21./IV.  1910  (RGBl.  S.  640)  aufgehoben. 

Schon  vor  dem  Kriege  wurde  die  V.  v.  3./II. 
1910  abgeändert  und  ergänzt  (vgl.  Bek.  v. 
5./XII.  1910  (RGBl.  S.  1110),  v.  l./III.  1911 
(RGBl.  S.  (32),  v.  21./VI.  1913  (RGBl.  S.  326)  und 
v.  25./IV.  1914  (RGBl.  S.  112).  Die  Abände- 

rungen beziehen  sich,  abgesehen  von  der  ersten, 
die  von  der  Zulassungspflicht  von  Typenfahr- 

zeugen handelt,  nur  auf  technische  Vorschriften 
über  den  Bau  und  die  Zulassung  von  Fahrzeugen. 
Die  Abänderungen  oder  Ergänzungen,  die 
während  des  Krieges  und  später  vorgenommen 
wurden,  trugen  zunächst  militärischen  Be- 

dürfnissen Rechnung.  Zu  der  ersten  Art  zählt 
die  Bek.  v.  23./X.  1914  (RGBl.  S.  452),  wonach 
die  Kraftfahrzeuge  der  Militärverwaltung  be- 

züglich der  Zulassung  zum  Verkehr  und  der 
Kennzeichnung  den  Militärzentralbehörden  unter- 

stellt wurden.  Abgeändert  wurde  die  Bekannt- 
machung durch  die  Bek.  v.  21./II.  1919  (RGBl. 

S.  243)  und  v.  31./III.  1919  (RGBl.  S.  372). 
Die  militärischen  Fahrzeuge  wurden  wieder  der 
BRV.  v.  3./1I.  1910  unterstellt,  wurden  aber 
besonders  gekennzeichnet.  Um  nach  Beendigung 
des  Krieges  dem  unlauteren  Handel  mit  besonders 
aus  Heeresbeständen  stammenden,  gestohlenen 
und  verschobenen  Kraftfahrzeugen  entgegen- 

zutreten, wurden  sämtliche  Fahrzeuge  für  neu- 

zulassungspt'lichtig  erklärt.  Diese  Bekannt- 
machungen wurden  endlich  abgeändert  durch  die 

Bek.  v.  8./ VI.  1920  (RGBl.  8.  1181)  und  v. 
6./IX.  1920  (RGBl.  S.  1641). 

Von  den  wirtschaftlichen  Nöten  des  Krieges 
diktiert  sind  die  Bek.  v.  22./XII.  1915  (RGBl 
S.  835),  v.  25./II.  1917  (RGBl.  S.  182)  und  v 
18./XII.  1916  (RGBl.  S.  1408).  Dem  unlauteren 
Handel  suchte  die  V.  v.  4./ VI II.  1919  zu  steuern, 
wonach  vor  Zulassung  von  Kraftfahrzeugen  das 
Reichsverwertungsamt  gehört  werden  mußte. 
(RGBl.  8.  1365).  Diese  Verordnung  wurde 
durch  die  V.  v.  6./IX.  1920  aufgehoben.  Auf 
Veranlassung  ̂   des  Reichsschatzministeriums 
wurden  die  Zulassungsbehörden  angewiesen, 
bis  auf  weiteres,   vor  jeder  Zulassung   die  Er- 

fassungsabteilungen des  Reichsschatzministe- 
riums zu  hören.  Danach  werden  unter  be- 

stimmten Voraussetzungen  zum  Verkehr  Last- 
kraft- und  Personenwagen  zugelassen,  die  nicht 

mit  elastischer  Bereifung  versehen  sind.  Die 
Zulassungsmöglichkeit  dieser  Wagen  bleibt  auch 
nach  dem  Kriege  gewahrt  (vgl.  V.  v.  l./II.  1921 
Abschnitt  C,  RGBl.  S.  150);  teilweise  haben 
jedoch  die  Landesbehörden  von  ihrem  Recht, 
diese  stets  befristete  Zulassung  zu  widerrufen, 
Gebrauch  gemacht.  —  Durch  die  Bek.  v.  25./II, 
1915  (RGBl.  S.  113)  sollte  dem  unwirtschaft- 

lichen Gebrauch  von  Kraftfahrzeugen  und  der  Be- 
triebsstoffvergeudung entgegengetreten  werdenr 

dies  sollte  dadurch  erreicht  werden,  daß  alle 
Zulassungsbescheinigungen  außer  Kraft  gesetzt 
wurden;  die  Zulassung  konnte  widerruflich  er- 

neuert werden,  wurde  aber  von  dem  Nachweis 
eines  öffentlichen  Bedürfnisses  abhängig  ge- 

macht.    Diese  Verordnung  wurde  ersetzt  Fluren 
I  die  mildere  Bek.  v.  l./II.  1921  (RGBl. 

I  S.  150).  Durch  diese  Bekanntmachung  wur- 
den auch  die  V.  über  die  Zulassung  von 

1  Kraftfahrzeugen  usw.  v.  29./VII.  1915  (RGBl. 
I  S.  485)  und  v.  27,/ VII.  1916  (RGBl.  S.  853) 
!  außer  Kraft  gesetzt. 

Als  weitere  Verordnungen  auf  dem  Gebiete 
des  Kraftfahrwesens  erging  die  Bek.  v.  14/VI. 
1916  (RGBl.  S.  523),  wodurch  die  Vornahme  der 
Typenprüfungen  und  die  Ausstellungen  von  Typen- 

bescheinigungen aufgehoben  wurde;  sie  wurde 
durch  die  schon  erwähnte  V.  v.  l./II.  1921  außer 
Kraft  gesetzt.  Nach  einer  V.  v.  24./II.  1919 
(RGBl.  S.  255)  waren  vorübergehend  Stollen- 

reifen und  Gleitschutzbügel  zugelassen  worden. 
Die  Prüfungsgebühren  wurden  durch  die  Bek. 
v.  5./VII.  1919  (RGBl.  S.  638)  und  zuletzt  durch 
die  V.  v.  30./X.  1920  (RGBl.  S.  185)  erhöht.  - 
Endlich  erging  eine  V.  v.  5./X.  1920  (RGBL 
S.  1739),  die  eine  Aenderung  in  der  Kennzeich- 

nung der  Kraftfahrzeuge  brachte. 

In  weiten  Kreisen  wünscht  man  eine  Um- 
gestaltung der  gesetzlichen  Bestimmungen.  Der 

bestehenden  gesetzlichen  Regelung  wird  zum 
Vorwurf  gemacht,  daß  sie  aus  einer  Zeit  stamme, 
wo  man  die  Entwicklung  des  Kraftfahrwesens 
noch  nicht  überblicken  konnte;  es  dürften  vor 
allem  die  modernen  Kleinfahrzeuge  unmöglich 
nach  den  gleichen  Grundsätzen  wie  die  großen 
Typen  behandelt  werden  (eine  Tatsache,  die 
nach  dem  neuen  Kraftfahrzeugsteuerentwurf 
Berücksichtigung  finden  soll),  dem  Bau  ver- 

schiedener Typen  müsse  mehr  Freiheit  gelassen 
werden.  Die  gesetzlichen  Bestimmungen  hätten 
z.  B.  den  Bau  von  Lastkraftwagen  mit  Eisen- 

bereifung verhindert,  so  fehlten  denn  solche 
Wagen  in  Deutschland  bei  Ausbruch  des  Krieges. 
Es  wird  weiter  betont,  daß  die  Verwendung  von 
Lastwagen  mit  einem  höheren  Achsdrucke 
als  6  Tonnen,  obschon  es  Gegenden  in  Deutsch- 

land gibt,  auf  deren  stark  gebauten  Straßen  und 
Brücken  sie  unbedenklich  gewesen  wäre,  ver- 

boten worden  sei;  solche  Vorschriften  beengten 
aber  ungerechtfertigt  die  wirtschaftliche  Ver- 

wendungsmöglichkeit. Endlich  wird  geltend 
gemacht,  daß  bei  der  eingetretenen  Geldentwer- 

tung die  Haftsummen  viel  zu  niedrig  seien.  Der 
Klage  über  die  oft  mangelhafte  Ausbildung  der 
Kraftwagenführer  wurde,  wie  schon  erwähnt, 
versucht,  durch  die  V.  v.  l./III.  1921  über  die- 
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Ausbildung  von  Kraftwagenführern  Rechnung 
zu  tragen.  Es  ist  zu  erwarten,  daß  auch  bezüglich 
der  übrigen  Einwände  in  absehbarer  Zeit  Wandel 
geschaffen  werden  wird.  Das  mit  dem  l./X.  L919 
beim  Reichsverkehrsministerium  geschaffene 
Reichsami  für  Luft-  und  Kraftfahrwesen  ist 
mit  den  Vorarbeiten  zu  einer  Neuregelung  bc- 
schäftigt.  Ob  dabei  auch  die  zur  Förderung 
einer  einheitliche]]  und  rationellen  Produktion 
im  Kraftfahrzeugbau  von  weiten  Kreisen  ver- 

langte Festlegung  der  in  der  Industrie  ein- 
geführten Normen  erfolgen  wird,  bleibt  un- 

gewiß.  Wünschenswert  wäre  bei  der  gesetzliehen 
lung  der  Erlaß  von  Reichsvorschriften, 

betreffend  den  Ban  von  Automobilgaragen. 
(Zu  der  bevorstehenden  Neuregelung  der  ge- 

setzlichen Vorschriften  vgl.  in  den  Auto- 
mobilfachzeitschriften     Aufsätze     u.     a.      von 

Th.  Müller,  „Zur  Neugestaltung  der 
BUY.  über  den  Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen", 
Automobil-Rundschau  Jahrg.  L918,  lieft  11/12 
and  \.  Neuburger,  „Praktische  Vorschläge  für 
den  Bau,  die  Einrichtung  und  den  Betrieb  von 

Antomobilgaragen",  Automobil-Rundschau  Jahr- 
gang L919,  lleit  3     10). 

Die  gesetzliche  Regelung  des  Kraftfahr- 
wesens  im  Auslande  ist  wie  die  deutsche  noch 

m  ständiger  Um-  und  Ausgestaltung.  Für  die 
Bestimmungen  vor  dem  Kriege  sei  verwiesen 

auf  den  Aufsatz  „Kraftfahrzeuge"  in  der  3.  Auf- 
lage dieses  „Handwörterbuchs"  Dorl  findet 

man  auch  die  für  das  betreffende  Land  ein- 
schlägige Literatur  angegeben.  —  Den  inter- 

nationalen Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen  sucht 
das  am  11.  X.  1909  in  Paris  unterzeichnete  Inier 
nationale  Abkommen  über  den  Verkehr  mit 
Kraftfahrzeugen  zu  regeln  (RGBl.  1910  S.  603). 
Es  ist  von  Deutschland,  Bulgarien,  England, 
Frankreich,  Italien,  Monaco.  Oesterrch  h-Ungarn, 
Kußland  und  Schweden  ratifiziert  worden. 
Diesem  Abkommen  waren  bis  1914  sämtliche 
Staaten  beigetreten  (zuletzt  Dänemark  22./IV. 
1914).  Laut  Art.  282  Ziff.  2  des  Versailler 
Friedensvertrages  gilt  das  Abkommen  wieder 
seit  Friedensschluß  zwischen  Deutschland  und 
den  betreffenden  alliierten  und  assoziierten 
Mächten. 

Von  Deutschland  wurden  vor  dem  Kriege 
die  Voraussetzungen  des  Abkommens  (Art.  1 
und  2)  durch  das  G.  über  den  Verkehr  mit 
Kraftfahrzeugen  v.  3./V.  1909  erfüllt,  und  die 
durch  die  V.  v.  21./IV.  1910  über  den  inter- 

nationalen Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen  nach 
Art.  3  des  Abkommens  erforderlichen  Ausfüh- 
rungsbestimnuingen  erlassen.  Durch  den  ersten 
Abschnitt  dieser  Verordnung  werden  die  von 
dem  G.  v.  3./II.  1910  abweichenden  Besonder- 

heiten des  internationalen  Verkehrs  geregelt; 
insbesondere  werden  die  Grundsätze  für  die 
Erteilung  des  zum  internationalen  Verkehr  im 
allgemeinen  erforderlichen  internationalen  Fahrt- 

ausweise und  für  die  Kennzeichnung  der  Kraft- 
fahrzeuge für  den  internationalen  Verkehr  auf- 
gestellt. In  zwei  weiteren  Abschnitten  wer- 

den Vorschriften  für  außerdeutsche  Fahr- 
zeuge auf  deutschem  Boden  gegeben  und  zwar 

für  solche  mit  und  ohne  internationalen  Fahrt- 

V.  Besteuerung  der  Kraftfahrzeuge.1) 

Von  den  deutschen  Bundesstaaten  hat 
zuerst  Hessen  mit  V.  v.  10./X.  1899  eine 
Steuer  auf  Automobile  eingeführt.  Sie 
wurde  in  der  Form  einer  Stempelabgabe 
erhoben  und  betrug  für  Fahrräder  5  M.  und 
für  Automobile  je  nach  Ankaufspreis,  Größe 
und  Leistungsfälligkeit  5—50  M. 

Durch  das  ReichsstempelG.  v.  3./VI.  1906 
(  RGBL  S.  695)  wurde  für  Kraftfahrzeuge  eine 
Reichssteuer  eingeführt;  sie  wird  bei  der 
Erteilung  der  jährlichen  Erlaubniskarten  in 
Stempelform  erhoben.  Die  Tarifnummer  8, 
die  das  Steuerrecht  der  Kraftfahrzeuge 
regelt,  ging  mit  den  gleichen  Bestimmungen 
in  die  Neufassungen,  die  ReichsstempelGG. 

Iv.  15./V1I.  1909  (RGBl.  S.  847),  v.  3./ VII 
|1913  (RGBl.  S.  639)  und  v.  26./VII.  1918 

|(RGB1.  S.  799)  über.  Lediglich  die  Sätze 
für  die  Erlaubniskarten  für  Ausländer  (gem. 
Tarifnummer  8  b)  wurden  durch  §  149  der 
Ausführimgsbp.stinmiungen  des  Bundesrats 
zum  ReichsstempelG.  v.  29./VII.  1918 
!  (Zentralblatt  f.  d.  D.  R.  S.  583)  erhöht.  Zu 
dieser  Erhöhung  war  der  Bundesrat  auf 
Grund  des  G.  v.  18./V.  1908  (RGBl.  S.  210) 
ermächtigt  worden  (nach  dem  Entwurf  des 

Kr;ii'il;ihr/.eugsteuergesetzes  soll  die  Stempel- 
gabe zur  Verkehrssteuer  gemacht  werden, s.  unten.) 

Die  Stempelabgabe  erfaßt  alle  zur  Beför- 
derung von  Personen  dienenden  Kraftfahr- 

zeuge mit  Ausnahmesolcher,  die  zur  ausschließ- 
lichen Benutzung  dem  Dienste  des  Reichs, 

eines  Bundesstaats  oder  einer  Behörde  be- 
stimmt sind  und  mit  Ausnahme  jener,  die  aus- 

schließlich der  gewerbsmäßigen  Personenbe- 
förderung dienen  (wie  Droschken,  Omnibusse 

u.  dgl.).  Der  Besitzer  mehrerer  Kraftfahr- 
zeuge muß  für  jedes  steuerpflichtige  Fahr- 

zeug eine  besondere  Erlaubniskarte  lösen. 
Für  die  aus  dem  Auslande  eintretenden  Fahr- 

zeuge ist  alsbald  nach  dem  Grenzübertritt 
eine  Erlaubnis(Steuer-)karte  zu  lösen.  Die 
Nichterfüllung  der  Steuerpflicht  wird  mit 

einer  Geldstrafe  geahndet,  die  dem  fünf-  bis 
zehnfachen  Betrage  der  Abgabe  für  eine 
Jahreskarte  gleichkommt.  Die  gleiche  Strafe 
trifft  denjenigen,  der  die  ihm  obliegende 
Verpflichtung  zur  Entrichtung  der  Abgabe 
nicht  rechtzeitig  erfüllt.  Zur  Sicherstellung 
der  vorenthaltenen  Abgabe,  der  Strafe  und 

')  Die  Besteuerung  der  Kraftfahrzeuge  ist 
in  dem  nachfolgenden  Artikel  „Krafi fahrzeug- 

steuer" vom  finanzwissenschaftlicben  Stand- 
punkte aus  noch  besonders  behandelt.  Dort  ist 

das  neue  deutsche  G.  v.  8./IV.  1922,  welches 
bei  Abfassung  des  obigen  Aufsatzes  noch  nicht 
vorlag,  daher  nur  als  Entwurf  erwähnt  werden 

konnte,  besprochen.  Ebenso  ist  unter  „Kraft- 
fahr zeugsteuer"  auf  die  ausländische  Steuer- 

gesetzgebung entsprechend  hingewiesen. 

58* 
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der  Kosten  kann  das  Kraftfahrzeug  in  Be- 

schlag genommen  werden.  Den  Ländern  ist 

es  verboten,  für  die  Erteilung  von  Erlaubnis- 

karten  für  Kraftfahrzeuge  weitere  Stempel- 
abgaben (Taxen,  Sportein  usw.)  einzuführen. 

Dagegen  können  sie  landesgesetzliche  Ge- 
bühren für  die  Feststellung  der  Verkehrs- 

tauglichkeit und  für  die  amtliche  Kennzeich- 
nung der  Kraftfahrzeuge  erheben. 

ür  die  Bemessung  der  Abgabe  ist  die 

Nutzleistung  des  Motors  von  ausschlag- 
gebender Bedeutung.  Sie  wird  bei  Viertakt- 

Verbrennungsmaschinen  nach  der  1906  vom 
Verein  deutscher  Motorfahrzeugindustrieller 
vorgeschlagenen  Formel: 

n  =  0,3.i.d2.s. 

berechnet.  '  Dabei  bedeutet  i  die  Zahl  des 
Zylinders,  d  den  Durchmesser  der  Zylinder 
in  cm  und  s  den  Kolbenhub  in  m.  Die  er- 

haltene Größe  ist  die  Nutzleistung  des 
Motors  in  Pferdestärken  d.  h.  Steuer- 

pferdestärken. (Auf  dem  Versuchsstand 
ergibt  der  Motor  eine  wesentlich  höhere 
Leistung.  Die  Differenz  erklärt  sich  aus  dem 
Energieverlust  bei  der  Kraftübertragung. 
Beim  Verkauf  erhalten  die  Fahrzeuge  meist 
beide  Angaben).  Für  Elektromobile  ist  die 
Nutzleistung  neuer  Fahrzeuge  durch  eine 
zweistündige  Dauerbelastung  des  Motors  im 
Versuchsraum  zu  ermitteln.  Die  Zahl  der 
Steuer-PS.  berechnet  sich  dann  nach  der 
Formel: 

N 

•'/ 

Leistung  in  Watt 
736 

Es  bedeuten  n  die  Zahl  der  Motoren,  tj  den 
Wirkungsgrad,  der  nach  den  in  den  Aus- 
führungsbestimmungen  angegebenen  Hegeln 

vird;  er  schwankt  zwischen  0,9 
und  0.7.  Bei  bereits  gebrauchten  Elektro- 

mobilen ist  die  bisherige  Bescheinigung,  im 
Zweifelfall  für  jeden  Motor  die  Nutzleistung 
von  2.5  Steuer-PS.  zugrunde  zu  legen.  Für 
Dampfmaschinen,  für  Zweitaktverbrennungs- 

inen  und  für  Viertaktverbrennungs- 
maschinen  mit  anormaler  Bauart  hat  der 
Prüfer  nach  sachverständigem  Ermessen  die 
Leistung  zu  bestimmen.  Falls  ein  Zeugnis 
für  die  Normalleistung  des  Motors  vorliegt, 
sind  zur  Ermittlung  der  Steuer-PS.  25  v.  H. 

etriebeverlusl  in  Abzug  zu  bringen. 
Die  erhaltene  Zahl  gilt  dann  als  Steuernutz- 

lei.- i.  . 

Die  56  für  die  Abgabe  betragen 
für  Krafträder  10  M.,  für  Kraftwagen  je  nach 

kraftzahl  25  bis  150  M.     Zu  diesem 
Grandbetrag  kommen  für  Kraftwagen  noch 

betragen  je  nach  der  Steuer- 
lii  t  bis  10  M.    Die  Abgabe  ermäßigt 

nefa   um  die   Hallte,  wenn  die  Erlaubnis- 
karte für  einen  4  Monate  nicht  übersteigenden 

Zeitraum  beantragt  wird.  Falls  der  Besitzer 
des  Fahrzeuges  weder  im  Inland  wohnt,  noch 
sich  daselbst  dauernd  aufhält,  betragen 

die  Abgaben  für  Krafträder  2  M.,  für  Kraft- 
wagen je  nach  der  Dauer  des  Aufenthaltes 

im  Inland  3  bis  50  M.  Die  Tage  des  inlän- 
dischen Aufenthaltes  brauchen  nicht  un- 

mittelbar einander  zu  folgen.  Beträgt  der 
Aufenthalt  bei  Krafträdern  über  30  Tage, 
bei  Kraftwagen  über  90  Tage  im  Jahr,  so 
sind  für  die  Erteilung  der  Erlaubnis  die 
Sätze  für  inländische  Kraftfahrzeuge  maß- 

gebend. Die  Besteuerung  der  Kraftfahrzeuge  ist 
angesichts  der  heutigen  Geldentwertung 
niedrig;  immerhin,  die  Steuersätze  steigen 
sprunghaft  an.  Dies  hat  den  Nachteil,  daß 
die  Industrie  lediglich  mit  Rücksicht  auf  die 
festgesetzten  Steuerstufen  und  ohne  Rück- sicht auf  die  technischen  und  wirtschaftlichen 

Verhältnisse  gewisse  Pferd  ekraftzahlen  bevor- 
zugt. Demgegenüber  suchte  man  in  den  Ent- 

würfen zu  einer  Neugestaltung  der  Kraft- 
fahrzeugsteuer mehr  gleitende  Steuersätze 

einzuführen,  man  legte  auch  weniger  Nach- 
druck auf  eine  Besteuerung  des  Aufwandes 

der  im  Halten  von  Kraftfahrzeugen  liegt, 
als  des  Beförderungsverkehrs.  Man  kann  also 
die  Kraftfahrzeugsteuer  als  Ergänzung  des 
G.  über  die  Besteuerung  des  Güter-  und 
Personenverkehrs  v.  8./IV.  1917  (der  ,Be- 
förderungssteuer)  auffassen.  —  Demgemäß 
soll  die  neue  Kraftfahrzeugsteuer  nicht  mehr 
nur  einen  beschränkten  Kreis  der  Fahrzeuge 
erfassen,  sondern  alle  Fahrzeuge,  gleichviel 
ob  sie  zu  Sport-  und  Vergnügungszwecken 
oder  zur  Ausübung  des  Berufs  dienen, 
gleichviel  ob  sie  Personen  oder  Lasten  be- 

fördern und  gleichviel  ob  sie  zur  Beförderung 
der  eigenen  Person  oder  zur  Beförderung 
anderer  gegen  Entgelt  gebraucht  werden. 
Andererseits  soll  durch  die  neue  Gestaltung 
der  Steuer  eine  Doppelbesteuerung  der 
Kraftfahrzeuge  durch  Reich  und  Gemeinden 
ausgeschlossen  werden,  über  die  jetzt  viel- 

fach von  den  Kraftfahrzeugbesitzern  ge- 
klagt wird. 

Für  die  Berechnung  der  Steuer  für  Per- 
sonenfahrzeuge soll  für  Viertaktmotore  die 

bisherige  Berechnungsweise  der  PS.-Zahl 
beibehalten  werden;  für  Zweitaktmotore  soll 
nicht  mehr  das  Sachverständigengutachten, 
sondern  ebenfalls  eine  Formel  zugrunde 
gelegt  werden. 

Bei  den  Lastkraftwagen  soll  das  Eigen- 
gewicht des  betriebsfertigen  Wagens  zur 

Grundlage  der  Besteuerung  gemacht  werden. 
Das  gleiche  soll  für  Zugmaschinen  ohne 
eigenen  Laderaum  der  Fall  sein.  Der  Ent- 

wurf lehnt  es  ab,  von  der  Nutzlast,  d.  h.  von 
der  Traglast  des  betriebsfertigen  Fahrzeugs 
auszugehen,    da    bei    der    Feststellung    der 
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Tragfähigkeit  willkürlichen  Annahmen  zu 

großer  Spielraum  gelassen  wird.  Der  Ent- 
wurf lehnt  es  weiterhin  ab,  die  Zahl  der 

Pferdestärken  wie  bei  den  Personenfahr- 

zeugen zugrunde  zu  lehren.  Als  Grund  hier- 
für wird  angeführt,  daß  dadurch  die  Ge- 

birgsgegenden gegenüber  dem  Flachland  zu 
stark  benachteiligt  würden,  da  dort  sehr 
Btarke  Hotore  notwendig  sind,  während  im 
Flachland  Motore  mit  sehr  geringer  PS.-Zahl 
bevorzugt  würden.  Weiter  wird  geltend 
gemacht,  daß  eine  Besteuerung  nach  Motor- 

abmessungen die  Verwendung  von  schnell- 
laulenden  Motoren  zu  -ihr  In  <.rii  listigen  und 
Sonderkäufen  hervorrufen  würde.  (Daß  man 
bei  Last  kraft  wülmii  bisher  keine  schnellaufen- 

ili'ii  Motore  verwendet  hat,  hängt  mit  den 
Debersetzungsverbältnissen  zwischen  Motor 
und  Hintcracl  e  zusammen,  die  ohne  die  Ver- 

wendung eines  weiteren  Vorgeleges  schwer 
geändert  werden  kann;  hierdurch  würde  aber 
die  Gewichts-  und  Kostenersparnis  wieder  auf- 

gehoben werden.)  Endlich  wird  angeführt, 

daß  eine  solche  Besteuerungpgrundlage  uner- 
wünschte Wirkungen  haben  winde,  weil  die 

Industrie  ßich  bisher  bestrebte,  überdimen- 
sionierte .Motore  /u  mtw  enden,  um  Betriebs- 

stoffe zu  Bparen.  Der  Brennstoffverbrauch 
aber  ist  für  die  Wirtschaftlichkeit  des  Be- 

triebes von  Kraftfahrzeugen  entscheidend, 
machen  doch  gegenwärtig  die  Kosten  für 
die  Brennstoffe  ein  Drittel  der  gesamten 
Betriebskosten  aus. 

Mit  Rücksicht  auf  die  besonderen  Sfeuer- 
verhältnisse  bei  den  Kleinkrafträdern  (Fahr- 

rädern mit  Hilfsmotoren  und  Kraftrollern) 
plant  man  eine  Abänderung  des  §  1  der 
BRV.  vom  3./IL  1910  und  beabsichtigt 
gleichzeitig,  die  in  dieser  Vorschrift  vor- 

gesehene Gewichtsgrenze  für  Krafträder 
von    150    kg    auf    250   kg    heraufzusetzen. 

In  Zukunft  sollen  bei  der  Besteuerung 

der  Kraftfahrzeuge  vier  Gruppen  unter- 
schieden werden: 

1.  Krafträder  (Kleinkraft-  und  Krafträder 
nach  PS.-Zahl)  50-350  M. 

2.  Personenkraftwagen  in  drei  Staffeln 
nach  PS.-Zahl  abgestuft  75-125  M. 

Die  Kraftomnibusse  werden  von  dem  Kreis 
der  Personenkraftwagen  ausgenommen  und  der 
Gruppe  3,  den  Lastkraftwagen,  zugezählt,  da  sie 
ein  den  Lastkraftwagen  gleiches  Fahrgestell 
haben.  Diese  Ausnahme  dürfte  jedoch  finanz- 

technisch ohne  große  Bedeutung  sein,  da  die 
Kraftomnibusse  gewöhnlich  der  Beförderungs- 

steuer und  deshalb  nicht  der  Kraftfahrzeugsteuer 
unterliegen. 

3.  Lastkraftwagen  und  Kraftomnibusse 
nach  dem  Eigengewicht  des  betriebsfertigen 
Fahrzeugs  300-2000  M. 

4.  Elektromobile,  Lastkraftwagen  mit 
Dampfantrieb  und  Zugmaschinen  ohne 
Güterladeraum  50%  der  Steuer  nach  Gruppe 3, 

I  also:   150-1000  M.      Diese  Besserstellung  der 
!  Fahrzeuge  der  Gruppe  3  wurde  vorgenommen, 
1  da  die  Transportleistung  bei  ihnen  entsprechend 
geringer  ist. 

Der  Ertrag  der  Kraftfahrzeugsteucr  wurde 

unter  Zugrundelegung  des  Kraftfahrzeug- 
bestandes v.  l./VII.  1921  auf  125  Mill.  M. 

veranschlagt,  üeber  den  Ertrag  der  bisherigen 
Steuer  gibt  folgende  Zusammenstellung  Aus- 
kunft: 

1     Steuer- 
Steuer- Jahr 

et™:.' 

Jahr 

erlaß 

inlUUM  M. in  1000  M. 

L909 

2387>7 

1916 

4°5ii 

1910 

2897,1 

1917 35o,7 
um 

3557.° 

1818 

4214,0») 
1912 

4199,6 
1919 

2000,0») 

1913 

4910,1 

1920 

3000,0») 

L914 

391  ?• -; 

1921 
3000,0») 

im:, 

597.3 
i:i22 

125000,0») 

Wie  die  Beförderungssteuer,  so  ist  auch 
die  Kraftfahrzeugsteucr  als  reine  Finanz- 
steuer  gedacht.  Sie  soll  den  allgemeinen 

;  Einnahmen  des  Reiches  zufließen  und  keine 
Verwendung  für  Sonderzwecke,  wie  Wege- 

|  Unterhaltung  usw.,  finden.  Daher  ist  der 
j  Plan  erwogen  worden,  alle  Fahrzeuge,  die 
öffentliche  Wege  benutzen,  einschließlich 
der  Kraftfahrzeuge,  zur  Wegetinterhaltung 
heranzuziehen.  Diese  Erwägungen  haben 
zu  dem  Entwurf  eines  allgemeinen  Reichs- 
fahrzeugsteuergesetzes  gelührt,  der  von  dem 
Kraft tahrzeugsteuergesetz  gesondert  behan- 

delt wird. 

Nach  dem  Entwurf  sollen  in  Deutschland 
für  alle  Länder  Steuern  auf  Fahrzeuge  aller 
Art  vorgesehen  werden,  die  öffentliche  Wege 
benutzen.  Der  Ertrag  soll  ausschließlich 

als  Beitrag  zu  den  Lasten  der  öffentlich- 
rechtlichen Wegeunterhaltung  Verwendung 

finden.  Befreit  sollen  von  dieser  Fahrzeug- 
steuer sein  u.  a.  Krankenwagen  jeder  Art 

und  Krankenselbstfahrer,  Feuerlösch-,  Ret- 
tungs-und  Unfallfahrzeuge,  Wegebau-,  Wege- 

reinigungsfahrzeuge, die  den  Wegeunter- 
haltungspflichtigen gehören,  und  landwirt- 

schaftliche Maschinen,  die  nach  ihrer  Be- 
stimmung keine  Wege  befahren. 

Für  Kraftfahrzeuge  sind  folgende  Sätze  vor- 

gesehen: 
1.  Für  Kleinkrafträder  60  M.;  für  Kraft- 

räder nach  PS.-Zahl  100-200  M. 

2.  Für  Personenkraftwagen  nach  PS.- 
Zahl  abgestuft  75-3450  M.  (bei  30  PS.). 

Darüber  jede  weitere  Pferdestärke  um  125  M. 
steigend. 

»)  Solleinnahmen  nach  den  Reichshaushalts- 

plänen. 
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3.  Für  Zugmaschinen,  Lastkraftwagen, 
Kraftomnibusse  und  Anhängewagen  nach 
betriebsfähigem  Eigengewicht  300-2000  M. 

Mit  der  Stempelabgabe  ist  aber  die 
steuerliche  Erfassung  der  Kraftfahrzeuge 

keineswegs  erschöpft.  Durch  das  Umsatz- 
steuer. V.  26./VII.  1918,  abgeändert  durch 

das  G.  v.  24./XIL  1919  (RGBl.  S.  2157), 
ist  jeder  Umsatz  von  Kraftfahrzeugen  mit 
einer  Abgabe  belastet  und  zwar,  soweit  es 
sich  um  Kraftfahrzeuge  handelt,  die  nach 
ihrer  Beschaffenheit  (Bauart,  Ausstattung) 
für  Sport-  oder  Vergnügungszwecke  be- 

stimmt sind,  mit  der  Luxussteuer.  Die 
einfache  Umsatzsteuer  beträgt  %  v.  H., 
die  Luxussteuer  15  v.  H.  des  Entgeltes  beim 
Umsatz.  Ueber  die  Zweckbestimmung  der 
Fahrzeuge  ist  ausschließlich  im  Verwaltungs- 

wege zu  entscheiden. 
Im  Saargebiet  sind  v.  10./VIII.  1921 

ab  durch  die  Regierungskommission  (Amts- 
blatt Nr.  12)  neue  Steuern  in  Kraft  gesetzt. 

Von  allen  Kraftwagenbesitzern  des  Saar- 
gebiets ist  danach  eine  Straßenabnutzungs- 

gebühr zu  zahlen.  Sie  beträgt  für  Krafträder 
225  M.,  für  solche  mit  Beiwagen  300  M., 
für  Personenwagen  je  nach  der  Pferdekraft- 

zahl  900-4800  "M.,  für  Lastkraftwagen  mit Anhänger  (bei  einer  Ladefähigkeit  bis  zu 
5  Tonnen)  ÜÜO  M.  bis  3000  M.;  über  5  Tonnen 

Einigkeit  für  jede  volle  oder  angefangene 
Tonne  750  M.  Die  Gemeinden  können  zu 

Sätzen  Zuschläge  bis  zu  einem  Drittel 
des  Betrages  erheben.  Ausländische  Kraft- 

fahrzeuge, deren  Besitzer  im  Saargebiet 
Wohnsitz  noch  ihren  dauernden 

Aufenthalt  haben,  müssen  für  Fahrzeuge, 
die  mit  eigener  Triebkraft  ins  Saargebiet 

n,  bei  der  Grenzüberschreitung 
«•ine  Steuer  von  2  Fr.  für  Krafträder  und 

für  Kraftwagen  zahlen.  Für  diese 
Kraftfahrzeuge  werden  Steuerkarten  mit 
einmonatlicher  Gültigkeitsdauer  zum  Preise 
TOD  12,50  IV.  für  Krafträder,  von  25  Fr. 
fur  Waffen  mit  nicht  mehr  und  von  50  Fr. 
mit  mehr  als  zwei  Sitzen  verausgabt. 

Literatur:   Du   Literatui   über  Kraflfahrwesen  ist 
hol:    der   Jugend    dieses    Zweigs    der    Technik 

Mich   reichhaltig.      In    der  folgenden 
<!■  ii  du    Werh    n  in  iirh- 

n  TnhalU  nicht bt  riu  /.  ü  lvtigt.    Auch  uns  den 
Sammlungen:    lutolechni  cJu   Bibliothek  (Berlin), 
Klatvngs    Autobücher    (Berlin)    und    Volkmanns 
Krafifahrerbibliothek    (Bertin)    wurden    nur   die 

allgemeinen,   wirtscIiaftUchen    und    recht- 
Ucht  ii   l ,,/,., ti     ..„,/,  fahrt. 

Hin;  ,i,i.    m.   und   Augshwrger,   Der  Last- 
lufl.,    Berlin    1919.  Alb- 

ret i>i.  lt..  h      :  <  im  i>,,  „,/,  der  Kraft- 
fahrzeuge, tu,  i;„  und  Leipzig  1920.  —  DerA  uto- 

i,i  <,b Hl,,,  ,1    ; i,    Süddeutschland.     Sonder- 
deutschen  Tndustrieblattes,  Jahrg.  /.'-/;, 

il  Barsch,  <>.  Modern*  Automobüstraßen- 
tuchinen,   Bertin   1919.  —  Beaudry 

de  Saunier,  L' automobile  theorique  et  pratique. 
Neuüly  Levallois,  Tome  11899,  Tome  II 1900.  - 
Verselbe,  Das  Automobil  in  Theorie  und  Praxis. 
Uebersetzt  von  R.  v.  Stern  und  Hof  mann. 

Wien,  Pest,  Leipzig  1900  u.  1901.  —  Becker,  G., 
Ueber  Automobil  Unfälle  in  Deutschland,  Berlin 

1908.  —  Benz,  l>ie  Benzwagen,  vom  ersten 
Benzautomobil  zum  Weltrekordwagen,  o.  J.  — 
Biesendal,  R.,  Die  Entstehung  der  Daiml&i 
Motorfahrzeuge  und  Petrolmotorboote  von  den 

Anfängen  bis  zur  Gegenwart,  1899.  —  Bitter- 
mann, Schmid  und  U'eitz,  Handbuch  des 

Automobilrechts,  1913.  —  lilau,  11.,  Das  Auto- 
mobil, 8.  Aufl.,  Leipzig  1916  (mit  ausführlichem 

Literaturverzeichnis!).  Brennwald,  Die  Haft- 

pflichtfür Automobile,  Zürich  1909.  —  lluhle,  M., 
Massentransport,  Stuttgart  uuil  Leipzig  1908.- 
Bürncr.  Der  Kraftwagen  im  Krieg,  Berlin 
1917.  —  Bursch,  A.  und  Küster.  ./..  Deut- 

sche Rechtsprechung  im  Automobihoesen,  Bertin 
1908.  —  Dietrich,  K..  Der  Kraftwagen  ah 
Verkehrsmittel,  Bertin  1907.  —  Donner,  Die 
Haftung  für  Automobilschäden,  Leipzig  1909.  — 
Eger,  11..  Uns  ReiclisG.  aber  den  Verkehr 
mit  Kraftfahrzeugen,  Stuttgart  und  Leipzig  1911. 
—  Derselbe,  Kraftfahrzeuge.  Im  Wörterbuch 
des  deutschen  Staats-  und  Verwaltungsrechis, 
Tübingen  1918.  —  Everts,  K.,  Warum,  wann 
und  wieweit  ist  der  Automobilhalter  haftpflichtig, 

Berlin  1914.  —  Feldhaus,  F.  M.,  Ruhmes- 
blätter der  Technik,  Leipzig  1910.  -  Derselbe, 

Die  Technik  der  Vorzeit,   Leipzig  u.  Berlin  19t.',. 
—  Handtmamt,  Aufoiunbilhuftpjlicht.  In  den 
Annalen  des  deutschen  Reichs  für  Gesetzgebung, 

41.  Jahrg.  (1908),  S.  81  ff.  —  Hasluck,  P.  N., 
The  Automobile,  London  IUI 4-  —  Hilse,  Die 

Haftpflicht  der  Kraftfahrzeuge,  Berlin  1900.  - 
Hof  mann,  Ueber  Grundlagen  für  den  Hau 
von  Kraftwagen,  Bertin  1912.  —  Hooper,  IV., 

The  motor  rar  in  the  first  decade  of  the  .'"t'1 
ernturg,  London  1909.  —  Tsendahl,  W.,  Aula- 
mobil  und  Automobilsport,  .'  Bde.,  -'.  Aufl., 
Berlin  l'Jtn.  —  Tsaac,  Das  Recht  des  Automo- 

bils, Berlin  1905.  Derselbe,  Pas  Hecht  des 
Automobils  nach  den  Polizeibestimmungen  den 
In-  und  Auslandes,  Berlin  1907.  —  Kahlen, 
Die  Automobilhaftpflicht  und  ihre  Versicherung. 
In  der  Zeitschrift  für  die  i/es.  Versichern ngs- 
wissenscliaft,  VIII.  Jahrg.  (1908),  S.  186 ff.  — 
Kirchner,  JB.,  (leset-  über  den  Verkehr  mit 
Kraftfahrzeugen,  Berlin  1909.  —  Klapper,  E., 
Die  Entwicklung  der  deutschen  Automobilindu- 

strie, Berlin  1910.  —  K »einte,  C,  Kraftfahr- 
zeug 'und  Rechtsentwicklung,  Berlin  1908.  — 

Derselbe,  PtrscnhtJie  Haflpßishi  I  ersieherungs- 
genossenschaft     oder     öffentlich-rechtliche     Ver- 
sichcrunijsgemciuschiift  der  Halter  von  Kraftfahr- 

zeugen. In  der  Zeilschrift  f.  d.  gesamte  tech- 
nische ii.  gewerbliche  Recht,  I.  Jahrg.  (1909), 

Halle,  S.  8 ff.  —  Derselbe.  Kraftfahrzeuge.  Im. 
Hdw.  d.  St.,  8.  Aufl.,  Jena  1911.  (Dortselbst 
Literaturnachweis  für  die  Entwicklung  des  Hechts 
der  Kraftfahrzeuge  im   Anstund).  —  Koseinski, 
K.,     Das    Hecht    des    .1  ulonlohils,    Bertin    1915.   — 
Kuhn,  Das  Automobil  und  die  moderne  Tech- 

nik, Berlin  1906.   —  Derselbe,     Die   Opfer   des 
lutomobils,  Berlin  1907.  —  Küster,  J.,  Per- 

sonen und  l.iisldainpj wagen,  Berlin  1908.  — 
Ijchmbeck,  rlh.,  Handbuch  des  Automobilbaues, 
Bertin    1909.  —  Derselbe,  Das  Buch,  vom  Auto, 

'■   Aufl.,    Bertin   1910 —  Derselbe  und  Harsch, 



Kraftfahrzeuge  —  Kiaftfahrzeugsteuer 919 

Der  Motor  in  der  Landwirtschaft,  .'.  .!»_//.,  Ber- 
lin 1919.  —  Derselbe  und  Tsendahl,  Berech- 

nung, Konstruktion  und  Fabrikation  von  Auto- 
mobilmotoren, .'.  Aufl.,  Berlin  1911.  —  l.rn- 

arrkr.  It.  r..  Automobilrennen  und  Wettbewerbe, 
/Irrlin  1908.  —  I.ahnrr.  I...  Vergangenheit, 

nwart  und  Zukunft  der  Automobile,  Wien 
1907.  —  Derselbe,  Die  Fortschritte  des  Auto- 

mobilismus, Wien  1900.  —  Line.  L.  c,  l'as 

lutomobü,  '..  Luft.,  Wiesbaden  1912.  Der- 
selbe, Kleinigkeiten  zur  Verbesserung  des  Auto- 
mobils, Wiesbaden  1914.  —  Marcevaux,  F., 

Du  r/mr  antique  ä  V automobile,  Paris  1S97.  — 
Martini.  />..  lutomobiltouristik,  iufl.,  Ber- 

lin 1920.  Derselbe  und  Oatwald,  Leichte 
Wagen,  .  Infi.,  Berlin  1914.  MeUU,  Du 
rechtliche  Stellung  der  Automobile,  Zürich   1902. 

Derselbe,  Kodifikation  des  Automobilrechts, 
Wien   1907.  Mi,  ihr.   .1.    u.  a.,    Dit    Technik 

Jahrh.,   IV.   Bd.,   Braunschweig  1912. 
Monatlich* 
Handel  Deutschlands.  Herausgegeben  vom  Stat. 
Reichsamt  in  Berlin  lfd.  (Die  Monatshefte 
Juli  1914  '"■"  Juni  1920  sind  nicht  veröffentlicht 
worden).  Verschvma/nn,    "..     Gewerbliche 
Produktionsstatistik,    Leipzig  u.    Berlin   > 
Veuberger,     l..    I>>,    Kraftwagen,   sein    Wesen 
und   Werden,  1  J.        Peter,   VL,   Das 
moderne     lutomobü,   6.    Aufl.,    Berlin    i 
Pflttmer,    W.   und  f  rtel,   lt..   Der  Automobil- 
motor  und  seine   Konstruktion,    Berlin    IS 
i:<:.    Über    den     Verkehr     mit     Kraftfahl 

•  TL  1910  mit 

lusführungsbestimmungen  und  Steuertarif  nach 
dem  Stand  v.  U/VI.  19  1.  .  lufl.,  Stuttgart, 
Berlin,  Leipzig  1921.  —  Rtxens  und  Lafont, 

Uion  et  jurisprudence  du  cyclisme  et  du 

l'automobilisme,  Paris  190  ,  Rödiger,  W.} 
Elektrisch  betriebene  Kraftwagen  im  Verkehrs- 

und Transportwesen  unter  besonderer  Berück- 
sichtigung der  Bedürfnisse  kommunaler  Wirt- 

tchaftsbetriebe.  Automobil-  Rundschau  1918, 
Heft  2 ff.  -  -  Saitzevo,  M..  Die  Motorenstatistik, 
ihre  Methodi  nn'l  ihre  Ergebnisse,  Zürich  1918. 

Srlim  tedecke,  Dit  Verkehrsmittel  im  Kriege, 
Berlin  1906.-  Schulze,  li..  Die  amerika 

[utomobüvndustrie.  Z.  f.  8.,  /• 
Heft  g  ii.  10.  -  Simon.  .1.  //..  Das  Nutzauto- 

mobil, Berlin  1910.  -  Sowvestre,  /*..  Histoire 
</<  V  automobile ,  Paris  1907.  —  Statistisches 
Jahrbuch  für  das  Deutsche  Reich,  Berlin  lfd. 

(für  die  Kriegsjahre  fehlen  dir  statistischen  An- 

tpü"  n.  Ih'r  Produktionsstatistik  ist  bislang  noch 
nicht  wieder  aufgenommen  worden).  —  Starcu- 
hagen,  Der  gleislose  Kraft/wagen  in  militärischer 

Beleuchtung,  ..'.  Aufl.,  Oldenburg  1908.  — 
l'hurit.  II..  Die  Verkehrs-  und  Nachrichten- 

mittel im  Kriege,  Leipzig  1911.  —  Vierteljahrs- 
hefte  zur  Statistik  des  Deutschen  Reichs. 

Herausgeg.  vom  Stat.  Reichsamt,  Berlin  lfd.  — 

Vogel,  II'..  Ratschläge  für  <l<  n  Ankauf  tun 
Motorfahrzeugt  n  jeder  Art,  Berlin  1905.  — 
Voiin's,  II'..  Dax  Automobil,  seine  Vurgescldchte 
und  sein   Einfluß  auf  die  Straße,    Leipzig  1909. 

Wal  tot  It.  Der  Automobilismus  auf  iiffent- 
lichen  Straßen,  Wiesbaden  190/,.  —  Woiff.  Tit.. 
Vom  Achsen/wagen  zum  Automobil,  Leipzig  1909. 
—  Derselbe,  Aus  der  Vergangenheit  des  Auto- 

mobils. Automobil-Rundschau  1917,  Heft  7(3 ff.  — 
Zechlin,  M.  It.,  Automobilkritik,  Berlin  1905.  — 
Derselbe,  Anleitung  und  Vorschriften  für  Kraft- 

wagenbesitzer und  Führer,  5.  Aufl.,  Berlin  1917. 
—  Außerdem  enthalten  die  zahlreichen  auto- 

mobilistischen Zeitschriften  viele  Art.  wirtschaft- 
lichen und  rechtlichen  Inhalts.  Eine  Zusammen- 

stellung ausländischer  automobüistischer  Zeitschr. 
findet  sich  bei  Ulan.  Pos  Automobil  s.  o.     Unter 
den  itiliimlisi  heu  sind  die  bekanntesten  :  All- 

gemeine Automobil-Zeitung,  Berlin  1900.  — 
luto,  Berlin  1910.  —  Automobil/weit,  Berlin 

1903.  —  Autotechnik,  Berlin.  —  Das  Fahr- 
zeug, Eisenach  1898.  —  Der  Kraftwagen, 

Berlin   1906. 

Behrend  und  He-im. 

Kraftfahrzeugsteuer. 

1.  Wesen  und  Bedeutung  der  Kraftfahrzcug- 
steucr.  2.  Die  Bemessungsgrundlagen.  3.  Der 
Steuertarif.  4.  Gesetzgebung:  a)  Deutsches 
Reich,  Saargebiet,  b)  England,  c)  Frankreich, 
d)  Italien  e)  Niederlande,  f)  Belgien,  g)  Nor- 
dische  Staaten  (Schweden,  Norwegen,  Däne- 
mark).  b.)  Schweiz,  i)  Luxemburg,  k)  Oestcr- 
reich.  l)Ver.  Staaten,  Tschechoslowakei,  Polen. ...  Beurteilung. 

1.  Wesen  und  Bedeutung  der  Kraft- 
fahrzeugsteuer. Unter  Kraftfahrzeugen 

i.  e.  S.  versieht  man  gewöhnlich  Beförderungs- 
mittel, welche  auf  gleislosen  Landwegen 

Personen  oder  Güter  durch  mechanische 
Krall  (explodierende  Gase,  Elektrizität, 
Dampfkraft)  fortbewegen.  Die  Praxis  der 
Besteuerung  geht  über  diesen  Begriff  weit 
hinaus  und  hat  da  und  dort  auch  Straßen- 

walzen. Dampfpflüge  usw.  (England),  in  die 
Kraftfahrzeugsteuer  einbezogen,  obwohl 

diese  begrifflich  nicht  eigentlich  hierher  ge- 
hören, da  es  sich  bei  ihnen  nicht  um  Trans- 

portmittel, sondern  um  mechanisch  bewegte 
Arbeitmaschinen  handelt.  Eher  zu  den 

Kraftfahrzeugen  i.  w.  S.  zu  rechnen  sind 
schon  die  Motorboote,  die  von  Holland  und 
Italien  durch  die  Kraftfahrzeugsteuer  erfaßt 
werden.  Allein  aus  Gründen  der  Zweck- 

mäßigkeit sind  auch  sie  hier  ausgeschieden 
und  an  anderer  Stelle  behandelt  worden  (vgl. 

Art.  ,, Luxusbesitzsteuern"). 
Die  Kraftfahrzeugsteuer  ist  eine  Neu- 

schöpfung der  letzten  Jahrzehnte  und  ur- 
sprünglich als  Steuer  auf  den  Luxusbesitz 

zur  Einführung  gelangt.  Die  mit  der  Erfin- 
dung und  Verbesserung  der  Explosions- 

motor einsetzende  Verbreitung  der  Per- 
sonenfahrzeuge und  später  auch  der  Last- 

kraftwagen hat  so  tiefeinschneidende  Aende- 
rungen  in  der  Verkehrsbewältigung  herbei- 

geführt, daß  hierdurch  neue  steuerliche 
Gesichtspunkte  in  den  Vordergrund  gerückt 
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wurden,  an  die  vorher  gar  nicht  gedacht 
worden  war.  Insbesondere  durch  die  Last- 

kraftwagen und  die  Automobilomnibusse 
für  den  zwischenörtlichen  Verkehr,  die  jetzt 
eine  massenhafte  Verbreitung  gewannen, 
sind  die  Kunststraßen  in  einer  vorher  nicht 

gekannten  Weise  abgenutzt  und  die  Kosten 
für  die  1  nstandhaltung  der  Straßen  sind  außer- 

ordentlich erhöht  worden.  Dort,  wo  eine 

Besteuerung  des  Personen-  und  Güterver- 
kehrs ausgebildet  ist,  wie  in  Deutschland 

(s.  Art.  „Transportsteuern")  liegt  es  nahe, die  im  Wettbewerb  mit  Eisenbahnen  und 

Straßenbahnen  erfolgenden  Personen-  und 
Gütertransporte  durch  Kraftfahrzeuge  eben- 

falls heranzuziehen,  soweit  sie  nicht  schon 
durch  die  Transportsteuer  getroffen  werden. 
Die  Entwicklung  der  Kraftfahrzeugsteuer 
sieht  neuerdings  unverkennbar  dahin,  den 
Charakter  als  Luxussteuer  mehr  und  mehr 
abzustreifen  und  das  Wesen  einer  Abgabe 
für  Abnutzung  der  Straße  und  einer  Be- 

steuerung der  Transporte  in  den  Vorder- 
grund zu  rücken.  Wegen  dieser  Mischung  von 

verschiedenen  steuerlichen  Elementen  ist 
auch  heute  die  Kraftfahrzeugsteuer  im 
Steuersystem  nicht  mehr  restlos  an  einer 
Stelle  unterzubringen.  Ihrem  inneren  Wesen 
nach  gehört  sie  teils  zu  den  direkten  Auf- 

wandsteuern und  zwar  zu  den  Luxusbesitz- 
steuern (s.  d.),  teils  zu  den  Beiträgen  (Voraus- 

leistungen) für  den  Straßenbau  und  teils  zu 
den  Steuern  auf  den  Transport  von  Personen 
und  Gütern. 

Die  Kraftfahrzeuge  werden  in  verschie- 
dener Weise  steuerlich  herangezogen.  So- 

weit es  sich  um  Inlanderzeugnisse  handelt, 
trifft  sie  in  einer  Reihe  von  Staaten  die  hohe 
Luxusuni.  atzsteuer  (s.  d.),  soweit  es  sich 
am  ausländische,  auf  dem  Handelswege  ein- 

ihrzeuge  handelt,  unterliegen  sie 
dem  Einfuhrzoll.  Die  Betrachtung  dieser 
Abgab  let  aber  hier  aus,  an  dieser 
Stelle  lieh  die  Sondersteuer  be- 

handelt werden,  die  von  inländischen  und 
von  vorübergebend  im  Inlande  verkehrenden 
ausländischen  Kraftfahrzeugen  zur  Erhebung 

:  L't. 

Die  verwickelten  und  wenig  einheitlichen 
Formen,  in   denen   uns  die  Kraftfahrzeug- 

steuer der  verschiedenen  Länder  begegnet, 
i  übersehen,  wenn  man°sich zunächst   klar   macht,   welche  steuerpflieh- 
ide   überhaupt  in  Betracht 

p  können.  Zunächst  ergeben  sich  zwei 
Gruppen:  Fahrzeuge,  die  der  Personen- 

ne,  die  der  Beförderung 
Itern  dienen.    Die  Personenfahrzeuge 

sind  entweder:  Fahrräder  mit  Hilfsmotoren, 
Krafträder   mit   eingebauten   Motoren  oder 

iftwagen.    Die  e  letzteren  können 
privaten    Gebrauch    dienen 

(Luxuswagen,  Sportwagt  f..   Geschäftswagen 

usw.)  oder  dem  öffentlichen  Verkehr  ge- 
widmet sein.  Bei  Fahrzeugen  für  den  öffent- 

lichen Verkehr  kann  es  sich  handeln  um 
Einzelbeförderung  (Autodroschken,  Taxa- 

meter) oder  um  Massenbeförderung  (Auto- 
omnibusse). Die  Massenbeförderung  kann 

geschehen  entweder  im  Orts-  oder  Vororts- 
verkehr großer  Städte  (im  Wettbewerb  mit 

der  Straßenbahn  oder  den  Pferdeomnibussen) 
oder  im  zwischenörtlichen  Verkehr,  zur  Ver- 

bindung mehrerer  Orte  untereinander  bei 
festgelegter  Linienführung  (im  Wettbewerb 
mit  der  Eisenbahn  oder  als  Ersatz  für  den 
Postwagen).  Die  Lastfahrzeuge  werden  von 
Großindustrie,  Handel  und  Transportgewerbe 
benutzt  zur  Fortbewegung  schwerer  Lasten 
(in  der  Regel  schwerer  Massengüter)  auf 
kurze  Entfernungen.  Sie  dienen  insbesondere 
der  Beförderung  von  Rohstoffen,  Brenn- 

stoffen, dem  Biervertrieb  der  Brauereien, 
dem  Möbeltransport  usw.  In  die  Reihe  der 
Lastfahrzeuge  kann  man  auch  die  Trak- 

toren und  Zugmaschinen  anderer  Art  ein- 
rechnen. 

2.  Die  Bemessungsgrundlage  der  Kraft- 
fahrzeugsteuer. Die  technische  Schwierig- 

keit bei  der  vorliegenden  Steuerform  liegt  in 
dem  Problem,  einen  geeigneten  Maßstab  für 
die  Auferlegung  der  Steuerlast  zu  finden. 
Entsprechend  den  für  die  einzelnen  Fahrzeug- 

gruppen verschiedenen  technischen  Vorbe- 
dingungen und  den  angestrebten  verschie- 

denen Zielen  der  Besteuerung  sind  die  Maß- 
stäbe der  Steuergesetzgebung  auf  diesem 

Gebiet  sehr  verschieden. 

Bei  Krafträdern  und  Personenkraftwagen 
knüpft  die  Besteuerung  vielfach  an  die  Trieb- 

kraft des  bewegenden  Motors,  ausgedrückt 
in  Pferdestärken  (PS),  an,  zuweilen  auch  an 
den  Wert  des  Fahrzeugs,  bei  Autoomni- 

bussen an  die  PS-Zahl,  die  Zahl  der  ver- 
fügbaren Sitze  oder  das  Eigengewicht  des 

betriebsfertigen  Wagens.  Bei  Lastkraft- 
wagen wählt  man  als  Bemessungsgrundlage 

entweder  die  Ladefähigkeit  (Tragkraft)  oder 
das  Eigengewicht,  zuweilen  auch  die  Stärke 
des  Motors.  In  der  Regel  ist  eine  Verbindung 
zweier  oder  mehrerer  steuerlicher  Maßstäbe 
zu  beobachten. 

Weitaus  die  größte  Bedeutung  kommt  der 
Triebkraft  des  bewegenden  Motors  als  Be- 

messungsgrundlage zu,  die  auch  von  den 
meisten  Staaten  als  Anhaltpunkt  für  die 
Besteuerung  gewählt  wurde.  Man  nimmt  da- 

bei an,  daß  mit  der  Anzahl  der  PS  eines 
Fahrzeugs  auch  die  Aufwendungen  seitens 
des  Eigentümers  für  Erwerbung,  Betrieb  und 
Instandhaltung  wachsen  und  daher  auch  die 
steuerliche  Leistungsfähigkeit  entsprechend 
höher  einzuschätzen  ist.  Da  nun  bei  den  aus- 

führenden Organen  der  Steuerverwaltung 
besondere    fachtechnische    Kenntnisse    auf 
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diesem  Sondergebiet  nicht  vorausgesetzt 
werden  können,  muß  die  gewählte  Maßeinheit 
in  ihren  technischen  Voraussetzungen  im 
ganzen  Steuergebiet  unverrückbar  feststehen 
und  leiclit  kontrollierbar  sein.  Das  ist  um  so 
wichtiger,  als  bei  den  Explosionsmotoren  die 
Stärke  der  Triebkraft  in  ganz  verschiedener 
Weise  ermittelt  werden  kann.  Die  Fest- 

legung für  daa  ganze  Steuergebiet  geschieht 
herkömmlich  in  der  Weise,  daß  von  der 
Steuergesetzgebung  (gewöhnlich  in  den  Aus- 
führunj  -  n)      eine      mathema- 

Formel  aufgestellt  wird,  nach  der  man 
die  Motorenstär]  It.      Die  für  die 

che  Steuerpraxis  zur  Anwendui 
langende  Formel  hat  folgendes  Aussehen: 

PS  =  0,3id2s, 
wobei  i  die  Anzahl  der  Zylinder,  d  den 
Durchmesser  der  Zylinder  in  cm  und  s  die 
Höhe    des    Kolbenhubes    in    m    darstellt1). für  Bt<  u  er  liehe  Zwecl 

gestellte  Anzahl   der  PS   isl   nicht  zu  ver- 
wechseln   mit    der   Motorenstärke,   die   der 

abgebremst«  Motor  auJ  dem  Brern  stand  als 
Höchstleisl  i  :  Dil  e    Bei  teuerung 
nach  der  Motorenstärke  als  alleinigem  Maß- 

stab ii.ii  bei  Pei  onenkraftwagen  den  großen 
Nachteil,  daß  da.-  mit  einem  raffinierten 
Aufwand  ausgestattete  Luxusauto  bei  glei- 

cher Motorenstärke  denselben  Stet 
zahlt,  wie  der  im  Betrieb  unentbehrlh 
brauchswagen.  Dieser  Nachteil  kann  dadurch 
gemildert  werden,  daß  man  —  wie  es  in  Hol- 

land und  Norwegen  geschieht  —  die  Steuer- 
sätze auch  nach  dem  Wert  des  Wagens 

abstuft.  Die  Schwierigkeil  einer  Ermittlung 
des  Wagenwertes  sucht  die  norwegische  Ge- 

setzgebung dadurch  zu  lösen,  daß  als  solcher 
der  Anschaffungspreis  gilt,  der  jährlich  um 
10  v.  H.  bis  zum  Mindestbetrag  von  2/io  ab- 

geschrieben wird. 
Anders  wie  bei  den  Personenfahrzeugen 

liegen  die  Verhältnisse  bei  den  Lastkraft- 
wagen. Zwar  haben  auch  hier  eine  Reihe 

von  Staaten  die  Anzahl  der  PS.  als  steuer- 
liche Grundlage  gewählt.  Allein  dabei  muß 

der  Nachteil  in  Kauf  genommen  werden, 
daß  die  Eigentümer  solcher  Wagen  in  ge- 

birgigen Gegenden  viel  zu  hoch  belastet 
werden,  weil  die  zu  überwindenden  Stei- 

gungen bei  gleicher  Nutzlast  eine  weit  höhere 
Triebkraft  verlangen,  als  sie  für  ebenes  Ge- 

lände nötig  ist.  Daher  haben  manche  Staa- 
ten —  u.  a.  auch  Deutschland  —  als  Maßstab 

für  die  Versteuerung  der  Lastkraftwagen  das 
Eigengewicht  des  betriebsfertigen  Fahrzeugs 
gewählt.     Eine  besondere  Besteuerung  der 

')  Sehr  ausführliche  Bestimmungen  über  die 
Steuerformel  der  Motorenstärke  findet  sich  im 
italienischen  G.  v.  22./XI.  1921,  vgl.  Bulletin, 
1922,  S.  233/37. 

Anhängewagen  ist  hierbei  deshalb  nicht  er- 
forderlich, weil  Lastwagen,  die  dauernd  mit 

Anhänger  fahren,  schon  von  vornherein  ein 
entsprechend  höheres  Eigengewicht  haben 
müssen.  Da  die  oben  erwähnten  Auto- 

omnibusse in  technischer  Beziehung  vielfach 
den  Lastkraftwagen  nahestehen,  rechtfertigt 
es  sich  für  sie  auch,  gleiche  oder  ähnliche 
Maßstäbe  der  Belastung  anzulegen,  wie  das 
z.  B.  in  Deutschland  der  Fall  ist. 

3.  Der  Steuertarif.  Die  Verbindung 
die- er  verschiedenen  Maßstäbe  unterein- 

ander und  mit  anderen  steuerlichen  Merk- 
malen zeigt  sich  nun  im  Steuertarif.  Dieser 

ist  am  einfachsten  gestaltet  bei  den  meisten 
Schweizer  Kantonen,  die  verwickeltsten  For- 

men finden  sich  in  Deutsehland,  Italien  und 
England.  Der  deutsche  Tarif  ist  verschieden 
für  die  einzelnen  Gruppen  von  Fahrzeugen 
und  progressiv  gestaltet,  wobei  teils  der 
Grundsatz  der  Durchstaffelung,  teils  eine 
Durchrechnung  zur  Anwendung  gelangt. 
(Ueber  diese  Begriffe  vgl.  den  Art.  „Steuer- 

tarife"). Wichtig  ist  dabei,  daß  die  Pro- 
gression für  kleinere  und  mittlere  Wagen  er- 

heblich leichter  ansteigt,  wie  für  große,  weil 
die  Ausbreitung  der  kleineren,  verkehrs- 
v,  ielii  igeren  Fahrzeuge  gegenüber  den  Luxus- 

wagen steuerlich  möglichst  geschont  werden 
sollen.  Umgekehrt  bei  Lastkraftwagen:  hier 
werden  gerade  die  kleinen,  zum  Waren- 

transport in  der  Regel  von  sehr  leistungs- 
fähigen Firmen  (Warenhäusern  usw.)  be- 
nutzten Fahrzeuge  steuerlich  verhältnis- 

mäßig hoch  getroffen,  während  bei  mittel- 
schweren und  schweren  Wagen  der  Steuer- 

satz nur  langsam  ansteigt. 
Während  die  einen  Tarife  die  steuerliche 

Leistung  in  nur  einer  Zahl  ausdrücken,  wählen 
andere  wieder  zwei  Bestandteile,  aus  denen 
die  Steuerschuld  sich  zusammensetzt:  einen 
Grundbetrag,  zu  dem  noch  ein  Zuschlag  tritt. 
Beim  niederländischen  Tarif  erklärt  sich  diese 
Teilung  der  Steuerschuld  in  zwei  Teile  aus 
der  tariftechnisch  eigenartigen  Form,  in  der 
versucht  wird,  die  Steuersätze  in  echter  d.  h. 
ununterbrochener  Progression  hinaufzu- 

führen. Das  wird  dadurch  erreicht,  daß  die 
Summe  von  Grundgebühr  und  Zuschlag  am 
Ende  einer  Stufe  gleich  ist  dem  Grundbetrag 
der  folgenden  Stufe,  zu  dem  dann  wieder 
neue  Zuschläge  bei  Ueberschreitung  der 
Stufengrenze  hinzutreten1).  Anders  liegt  der 
Fall  z.  B.  bei  dem  deutschen  Tarif  von  1906 
oder  dem  französischen  von  1910,  wo  zu  den 
(in  Frankreich  nach  Ortsklassen  gestuften) 
Grundbeträgen  noch  Zuschläge  treten,  die 
nach  der  Motorenstärke  gestaffelt  sind.  Der 
italienische  Tarif  besteht  aus  ausführlichen 
Tabellen,  die  gegliedert  sind  nach  der  Art 

J)  Vgl.  den  Art  „Luxusverbrauchsteuer". 
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der  verschiedenen  Fahrzeuge,  z.  T.  auch 

nach  der  Art  der  Bereifung  und  die  für  jede 

einzelne  PS-Zahl  die  Ablesung  der  für  die 

betr.  Fahrzeugart  zu  zahlenden  Steuer- 
beträge ermöglichen.  Der  englische  Tarif 

staffelt  auch  die  Kraftfahrzeugsteuer  in  der 

die  englische  Steuergesetzgebung  kenn- 
zeichnenden Willkür  in  der  Stufenbildung 

und  der  Progression.  Er  besteuert  Auto- 

omnibusse  nach  der  Anzahl  ihrer  _  verfüg- 
baren Sitze  in  zwei  Ortsklassen,  die  Last- 
wagen nach  dem  Gewicht  und  die  übrigen 

Fahrzeuge  nach  ihrer  Motorenstärke  im 
Wege  der  Durchrechnung. 

Die  bei  den  verschiedenen  Tarifen  vorge- 
sehenen  Ermäßigungen  und  Befreiungen 
lassen  keinerlei  feste  Grundsätze  erkennen, 

die  Praxis  der  Besteuerung  ist  in  den  ein- 
zelnen Staaten  sehr  verschieden.  Manche 

Staaten  lassen  sämtliche  im  Eigentum 
öffentlicher  Gemeinwesen  befindlichen 
Kraftfahrzeuge  grundsätzlich  frei,  andere 
schließen  diese  Freiheit  gerade  aus  und 
schonen  nur  die  für  ganz  bestimmte  Zwecke 

verwendeten  Kraftfahrzeuge  (z.  B.  für  Kran- 
kenbeförderung, für  das  Feuerlöschwesen,  für 

die  Wehrmacht  usw.).  Einzelne  Staaten  ge- 
währen für  die  von  Handel  und  Gewerbe 

benutzten  Fahrzeuge  weitgehende  Ermäßi- 
gung, sogar  Befreiung,  während  sie  in  den 

übrigen  Staaten  voll  zur  Versteuerung  heran- 
gezogen werden.  Vielfach  sind  die  Kraft- 

wagen für  Aerzte  und  Tierärzte  frei  oder  sie 
genießen  mindestens  weitgehende  Ermäßi- 

1t alien  bietet  das  allerdings  allein- 
Beispiel,  daß  zur  Hebung  seiner 

Motorenindustrie    alle    Kraftfahrzeuge   fünf 
lang  steuerfrei  bleiben,  die  mit  einem 

im  Inland  hergestellten  Motor  ausgerüstet 
sind. 

4.  Gesetzgebung,     a)  Deutsches    Reich. 
Einzelne  den  iten  sind  mit  der  Einfüh- 

rung einer    Kraftfahrzeugsteuer  vorangegangen 
•    1899,  Lübeck  1902),  ehe  das  Reich  auf 

quelle    Beschlag  legte,  und  neuer- 
I  iben  zahlreiche  Städte  eine  solche  Steuer 
.'■ri.  AI-  Reichssteuer  ist  sie  zur  Ent- 

stehung gelangt  durch  1..  v.  3./VL  1906  und  zwar 
mpelform1).     Die  Steuer  bezog  sich  nur 

aui    Personenfahrzeuge   und   belastete  diese  je 
nach  der  Motorenstärke  mit  einem  Grundbetrag 

L60  M    zu  dem  noch  ein  Zuschlag  für 
J'-'I-  PS   ■«""   -'     L0  M    trat,  der  ebenfalls  nach 

I    1    bufi    war.      Fahrzeuge 
verblichen   Personenbeförderung  wurden 

Stempelsteuer  bestand  unverändert  fort 
•  lung  durch  das  i-.  v.  8./IV. 

h  die  La  tkraftwagen  in  den  Kreis 
da  zu  versteuernden  Fahrzeuge  einbezogen  hat. Befreit  Bind  nach  die  cm  neuen  Gesetz  u.a.Klein- 

■'    V.l.    die   §§    62-71,    Tarif    Nr.  8   des ■ 

krafträder,  Fahrzeuge  zum  Feuerlöschdienst,  zur 
Krankenbeförderung,  zum  Wegebau  und  zur 
Straßenreinigung,  alle  übrigen  Fahrzeuge  des 
Reichs,  der  Länder  und  Gemeinden  sind  steuer- 

pflichtig. Kraftfahrzeuge  der  Aerzte  sind  nur  bei 
einer  Motorenstärke  bis  zu  8  PS  und  nur  in 
Orten  unter  20000  Einwohnern  freigelassen, 
wenn  sie  zur  Ausübung  des  Berufes  benötigt 
werden. 

Eigentümer  von  Krafträdern  bis  zu  4  PS 
zahlen  jährlich  100—350  M,  von  Personenwagen 
für  jede  Pferdekraft  einen  Satz,  der  von  100  M 
(bei  1—6  PS)  in  der  Durchstaffelung  progressiv 
steigt  bis  zu  einem  Höchstsatz  von  400  M  für 
die  14  PS  überschießenden  Teile  der  Motoren- 

stärke. Für  Lastkraftwagen  und  Kraftomnibusse 
beträgt  die  Steuer  nach  dem  Eigengewicht  des 
betriebsfertigen  Wagens  300—2000  M,  wobei 
der  Höchstbetrag  der  Steuer  bei  einem  4000  kg 
überschießenden  Wagengewicht  erreicht  wird. 
Die  elektrisch  betriebenen  Lastkraftwagen,  die 
in  den  überaus  empfindlichen  Akkumulatoren 
eine  beträchtliche  Erhöhung  ihrer  toten  Last  in 
Kauf  nehmen  müssen,  können  bei  gleichem 
Eigengewicht  durchschnittlich  nur  die  halbe 
Nutzlast  bewältigen  wie  die  Benzinfahrzeuge, 
weshalb  sie  auch  nur  mit  den  halben  Steuersätzen 

getroffen  werden.  Die  gleiche  Vergünstigung  ge- 
nießen auch  die  minder  leistungsfähigen  Dampf- 

kraftwagen, die  aber  praktisch  nur  eine  sehr  ge- 
ringe Rolle  spielen  dürften. 

Vom  Ertrag  dieser  Reichssteuer  werden  den 
Ländern  50  v.  H.  überwiesen  nach  dem  Ver- 

hältnis des  Gebietumfanges  und  der  Bevölke- 
rungszahl des  betr.  Landes  zum  Gebietumfang 

und  der  Bevölkerungszahl  des  Reiches.  Die- 
jenigen Länder,  die  ihrer  in  §  18  des  Gesetzes 

festgelegten  Verpflichtung  nachkommen,  zwecks 
Unterhaltung  der  Wege  eine  Steuer  auf  andere 
Beförderungsmittel  als  Kraftfahrzeuge  (Wagen 
u.  dgl.)  einzuführen,  erhalten  den  vollen  auf  sie 
entfallenden  Anteil  aus  der  Reichs-Kraftfahr- 
zeugsteuer  zugewiesen.  —  Eine  Bestandaufnahme 
an  Kraftfahrzeugen  am  l./VII.  1921  ergab: 
26729  Krafträder,  59600  Personenkraftwagen, 
1333  Kraftomnibusse  und  26424  Lastkraftwagen. 
Als  Ertrag  werden  von  der  Reichssteuer  125  Mill. 
erwartet. 

Im  Saargebiet  ist  durch  V.  v.  10/VIII.  1921 

eine  „Straßenabnutzungsgebühr"  eingeführt.  Sie 
beträgt  für  Besitzer  von  Krafträdern  225  M 
von  Personenkraftwagen  je  nach  der  Motoren- 

stärke 900—4800  (durchgerechnet),  wobei  der 
Höchstbetrag  bei  mehr  als  22  PS  erreicht  wird 
und  für  Lastkraftwagen  mit  Anhängern  600  bis 
3000  M,  wobei  die  Beträge  stufenweise  von  Tonne 
zu  Tonne  der  Ladefähigkeit  (!)  fortschreiten, 
bis  zu  einer  Ladefähigkeit  von  mehr  als  5  t  der 
Höchstbetrag  erreicht  ist.  Bei  Lastwagen  über 
5  t  sind  für  jede  weitere  Tonne  750  M  zu  ent- 

richten. Die  Gemeinden  sind  berechtigt,  zu 
diesen  Sätzen  Zuschläge  bis  zu  einer  vorgeschrie- benen Höhe  zu  erheben. 

b)  England  erhebt  seit  1910  eine  Kraftfahr- 
zeugsteuer, die  alle  motorisch  bewegten  Fahr- 

zeuge umfaßt,  außerdem  eine  Abgabe  auf  den 
Betriebstoff  (Benzinabgabe).  Nach  Finanz- 

gesetz für  1920/21,  gültig  ab  l./I.  1921  beträgt 
die  Steuer  von  Autoomnibussen  für  London  und 
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für  die  vom  Verkehrsminister  bestimmten  größten 
Städte,  je  nach  der  Anzahl  verfügbarer  Sitz- 

plätze 15-84  £,  für  alle  übrigen  Orte  12-70  £; 
gewerblich  benutzte  Lastwagen  zahlen  tu  :>u  £ 
je  nach  ihrem  Gewicht,  wobei  der  Höchstbetrag 
bei  einen  Gewicht  von  mehr  als  I  i  erreicht  wird. 
Alle  übrigen,  also  namentlich  die  Personenkraft- 

wagen, zahlen  1  £  für  jede  Pferdestärke.  —  Die 
Abgabe  vom  Betriebstoff  des  Biotors  beträgt 
6  Pf.  j(    Gallone. 

c)  Prankreich.  Die  Besteuerung  der  Kraft- 
fahrzeuge wurde  u.  a.  ausführlich  geregelt  durch 

das  Haushalte  v.  8./IV.  1910,  wobei  5  (außer 
Paris  -l)  Ortsklassen   nach   der    Einwohnerzahl 

■  frieden  und  von  Klasse  zu  Sias  b  die 
Steuerbeträge  abgestuft  wurd<  i.  Für  Kraft- 

wagen In    12  PS   waren  zu  entrichten  bei  l     2 
Sitzen:  20     60  Fr,  bei    mehr  als  2  Sitzen:    IM  bis 
90  Fr.  und  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  «1er 
Sitze  ein  Zuschlag  von  6  Fr  für  jede  PS.  Füi 
Fahrzeuge  aber  12  PS  betrug  die  Grundgebühr 
bei  l  2  Sitzen  10  60  Fr,  bei  mehr  als  2  Sitzen 

i  Fr,  und  hier  war  der  Zuschlag  durch- 

gestaffelt von  7-  l")  Fr  je  PS  entsprechend  der uotorenstärke.  Ein  ausführlicher  Gesetzentwurf 
zur   Neuregelung   der    Kraftfahrzeugsteuer   von 
1914    '   I    vermill  lieh   nicht    mehr  zur   Yei. 

Nach  dem  Stand  \ .  i .  I.  1921  ist 
die  Steuer  Behr  vereinfacht  worden  und 
je  nach  dei  Uotorenstärke  in  einem  einlachen 
Stufentaril  von  100  600  Fr,  wobei  der  Hoch  fc- 

bei  mehr  als  60  PS  erreicht  wird.  Der 
Ertrag  für  1921  war  auf  95,738  Hill.  Fr  ge- schätzt. 

d)  Italien  hat  die  Besteuerung  dei  Kraft- 
fahrzeuge geregelt  durch  die  G.  v.  10.  MI.  1905, 

L  [.  L910,  V.  v.  '-'i'.  X.  1914,  durch  ('..  v.  24.  IV 
L920  und  22.  XI.  L921.  Dieses  letztere  Gesetz1) 
enthält  in  Tabellenform  die  für  jede  einzelne 
Pferdekraft  ausgerechneten  Steuerbeträge,  die 
in  progressiver  Staffelung  ansteigen.  Der  Stufen- 

tarif steigt  für  Kraftwagen  zum  Eigengebrauch 
von  106—16000  Le,  für  Lastkraftwagen  und 
Autoomnibusse  von  TT  125  I.e.  für  Kraft- 

droschken beginnt  er  mit  27  Le  und  bewegt  sieh 
aufwärts,  bis  bei  mein  als  30  PS  die  Steuer- 

beträge für  Kraftwagen  zum  Eigengebrauch 
einsetzen. 

e)  Niederlande.     Für  die  Besteuerung  der 
Kraftfahrzeuge  kommt  Art.  31  des  Personal- 
BteuerG.  v.  lü./IV.  1896,  revidiert  19./IX.  1919 
in  Betracht.  Die  Steuer  ist  in  einer  eigenartigen 
Progressionsstaffel  lediglich  nach  dem  Wert  des 
Fahrzeugs  abgestuft.  Sie  beginnt  bei  einem 
Wert  bis  zu  2000  fl  mit  einem  Steuersatz  von 
2  v.  II.  und  bei  einem  Wert  über  10000  fl.  wird 
ein  Steuerbetrag  von  242,50  fl  (also  2,425  v.  H.) 
erreicht,  während  die  über  10000  fl  gelegenen 
Teile  des  Wertes  mit  3  v.  H.  versteuert  werden. 
Fahrzeuge  für  Beruf  und  Betrieb  werden  mit 
der  Hälfte,  Mietfahrzeuge  mit  einem  Viertel 
der  Steuersätze  herangezogen,  Lastkraftwagen 
und  Fahrzeuge  für  Krankentransport  sind 
steuerfrei. 

f)  Belgien  erhebt  nach  dem  Stande  v.  l./I. 
1921    auf    Kraftfahrzeuge    für    Gütertransport 

!)  Vgl.  Bulletin,  1922,  S.  225  ff. 

(„automobiles  marchandises")  3  Fr,  auf  Kraft- wagen der  Aerzte  und  Tierärzte  G  Fr.  auf  alle 
übrigen  Kraftfahrzeuge  12  Fr  für  jede  PS. 

g)  Nordische  Staaten.  1.  Schweden  hat 
mit  Wirkung  v.  l./I.  1923  eine  Steuer  auf  Kraft- 

wagen mit  Gummireifen  von  8  Kr  und  für  je 
100  kg  Eigengewicht  und  auf  Gummireifen  von 
1,50  Kr  je  kg  eingeführt.  —  2.  Norwegen  be- 

steuert nach  dem  Finanzgesetz  für  1920/21  in 
Form  eines  Durchstaffelungstarifs  die  Kraft- 
■  '  in  nach  ihrem  Wen  nin  2  V.  II.  für  die  ersten 

.")(iiiil  Kr.  wobei  der  Höchstsatz  von  15  v.  H. 
für  die  über  30000  Kr  hinaus  gelegenen  Teile 
des  Wertes  erreicht  wird.  Zu  den  so  entstehenden 
Beträgen  tritt  noch  ein  Zuschlag  für  jede  PS, 
der  bei  Fahrzeugen  über  12  FS  von  5  —  7  Kr 
je  PS  gestuft  ist.  3.  Dänemark  besteuert  nach 
G.  v.  6.  \.  L921  Motorräder  mit  20  Kr  für  je 
60  kg  Eigengewi  at,  für  Personenwagen  und 
Autoomnibusse  mit  Luftreifen  sind  je  nach  der 
Motorenstärke  12  60  Kr  für  je  100  kg  Eigen- 

gewicht in  Form  eines  Stufentarifs  testgesetzt. 
Alle  Fahrzeuge  mit  festen  Gummireifen  werden 
mit  26  V.  H.  Zuschlag  belegt.  Fast  wagen  werden 
bei  Luftgummireifen  mit  20  Kr,  bei  massiven 
Reifen  mit  30  Kr  für  je  100  kg  Eigengewicht 
versteuert. 

h)  Schweiz.     Die  Gesetzgebung  ist  in  den 
einzelnen    Kantonen   geregell,  eine    Hundessteuer 
besteht  nicht.  Die  Steuerformen  sind  «lenkbar 
einfach,  nur  die  wicht  igsten  Kantone  (bes.  Basel- 
stadt)  haben  ausführliche  Bestimmungen.  Die 

runa  ge  shieht  meist  nach  der  Motoren- 
stärke, vielfach  auch  nach  Finheilsätzen,  die 

Lastkraftwagen  werden  nach  Gewicht  versteuert. 

[)  Luxemburg  erhebt  durch  G.  v.  23./V.  1914 
für  Krafträder  12,6  Fr,  für  Kraftwagen  bis  6  PS 
25  Fr  und  für  solche  mit  einer  höheren  Motoren- 

stärke eine  Steuer  in  der  Höhe  des  Quadrats 
ihrer  PS-Zahl  (also  z.  B.  für  9pferdige  Wagen: 
9  X  9  =  81  Fr,  für  12 pferdige:  12  X  12  =  144 
Fr    usw.),    bis    der    llöchsl  bei  rag    von     1000    Fr 

erreicht  ist. 

k)  Oesterreich.  Die  Einführung  einer  Kraft- 
fahrzeugsteuer war  mehrere  Male  geplant  (1907, 

1911,  1912),  aber  keine  der  ausführlich  begrün- 
deten Gesetzentwürfe  ist  zur  Verabschiedung 

gelangt.  Gedacht  war  an  eine  reine  Zwecksteuer 
zur  Unterhaltung  der  Straßen  in  Form  einer 
Grundtaxe,  gestaffelt  nach  Art  und  Motoren- 

stärke des  Fahrzeuges,  zu  der  noch  ein  Zuschlag 
für  jede  Pferdestärke  treten  sollte  (1907).  Der 
Ertrag  sollte  zur  Hälfte  dem  Reich  verbleiben, 
zur  Hälfte  an  die  Kronländer  überwiesen  und 
innerhalb  der  Kronländer  nach  Maßgabe  der 

Straßenlänge  und  Verkehrsdichte  aufgeteilt  wer- 
den (1912).  Die  Einführung  einer  Kraftfahr- 

zeugsteuer ist  in  Dcutschüsterreich  seit  1919 
neuerdings  geplant  und  deshalb  der  Gemeinde 
Wien  verboten,  neuerdings  aber  erlaubt  worden, 
bis  zur  Erhebung  einer  Reichsabgabe. 

1)  Die  Vereinigten  Staaten  und  die 
Tschechoslowakei  erheben  nur  eine  Luxusumsatz- 

steuer auf  Kraftfahrzeuge,  in  Polen  wird  die 
Besteuerung  der  Kraftwagen  durch  die  einzelnen 
Städte  durchgeführt. 

5.  Beurteilung.  Die  Kraftfahrzeug- 
steuer, eine  der  jüngsten  Schöpfungen  der 
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modernen  Steuergesetzgebung,  ist  angesichts 

der  gewaltigen  Ausbreitung  dieses  neuen  Ver- 
kehrsmittels von  einer  wachsenden  Bedeu- 

tung. Die  Rücksicht  auf  die  Staatsfinanzen 

gebietet,  durch  Heranziehung  der  besonders 

leistungsfähigen  Steuerpflichtigen  den  Er- 

trag auf  ein  "Höchstmaß  zu  steigern.  Dieser Forderung  wird  bei  den  herrschenden  Steuer- 
formen der  einzelnen  Länder  nur  in  geringem 

Maße  entsprochen,  wenngleich  eine  progres- 
sive Belastung  fast  überall  durchgeführt  ist. 

Die  Besteuerung  lediglich  nach  äußeren 
Merkmalen,  nach  der  Motorenstärke  insbe- 

sondere, schont  gerade  die  steuerkräftigsten 

Elemente,  die  Eigentümer  von  ausgesproche- 
nen Luxuswagen,  die  selbst  bei  der  raffi- 

niertesten Ausstattung  des  Wagens  mit  allen 
erdenklichen  Bequemlichkeiten  genau  den 
gleichen  Betrag  zahlen,  wie  der  Eigentümer 
eines  rein  nach  Zweckmäßigkeitgrundsätzen 

in  einfachster  Weise  ausgestatteten  Ge- 
brauchswagens, der  die  gleiche  PS-Zahl 

aufweist.  Norwegen  und  die  Niederlande 
sind  daher  auf  durchaus  richtigem  Wege, 
wenn  sie  die  Besteuerung  nach  dem  Wert 
des  Wagens  vornehmen,  wobei  die  nor- 

wegische Methode  den  Vorzug  verdient,  weil 
dort  neben  der  Wertbesteuerung  auch  die 
Motorenstärke  berücksichtigt  ist. 

Auf  der  anderen  Seite  hat  die  Besteuerung 
der  Kraftfahrzeuge  Rücksicht  zu  nehmen  auf 
die    Interessen   des    Verkehrs   und    der   be- 

stehenden Antomobilindustrie.     Die  in  den 
meisten  Ländern  notwendig  gewordene  be- 

trächtliche   Erhöhung    der    Eisenbahntarife 
hat  der  weiteren  Verbreitung  der  Lastkraft- 

::ders  Vorschub  geleistet,  weil  sich 
für  gewisse  Fälle  der  Beförderung  schwerer 
Massengüter    auf    kurze    Entfernung    der 
Kraftwagen    als    erheblich    wirtschaftlicher 
herausgestellt   hat.      Der  Autoomnibus  ist 
für   den   großstädtischen   Verkehr   wie   die 
Verbindung  entlegener  Orte  ohne  Bahnan- 

schluß  stellenweise   geradezu  unentbehrlich 
n.      Im   Interesse  einer  schleunigen 

Verkehrsabwicklung    muß    die    Steuer    hier 
walten  lassen.  Schließ- 

ndet   die   Höhe  der  steuerlichen  Be- 
an  I  Irenze  durch  die  gebotene 

Rücksicht  auf  die  in  dem  betr.  Lande  ent- 
wickelte Automobilindustrie,  die  durch  eine 

zu  1  ene  Sti    er  Betriebseinschrän- 
kungen, Arbeit erentlassungen  und  Betriebs- 

stockungen zu  gewärtigen  hat.     Besondere! 
ch  auf  den  Tarif  zu  ver- 

tu r  Behr  unregelmäßigen, 
ion      die 

eneigl      t,    ohne   genü- 
B  rü  ng     der    technischen 

und    wirtschaftlichen   Interessen    Bich   dem 
Bau  der  Bteuerlich  begünstigten  Typen  zu-, rawei 

rn  die  Kraftfahrzeugsteuer  den  Wert 

nicht  berücksichtigt,  sondern  lediglich  äußere 
Merkmale  zum  Anhaltpunkt  nimmt,  ist  sie 
bei  fortschreitender  Zerrüttung  der  Währung 
nicht  imstande,  der  Entwertung  des  Geldes 
auch  nur  einigermaßen  zu  folgen.  Diesen 
großen  Nachteil  hat  sie  auch  mit  manchen 
anderen  Steuerformen  gemeinsam,  er  wird 
aber  dann  z.  T.  wieder  aufgehoben,  wenn  in 
dem  betr.  Lande  eine  Luxusumsatzsteuer 
besteht,  die  Luxuskraftwagen  mit  einem 
verhältnismäßig  hohen  Satz  zur  Steuer  her- 

anzieht, also  der  Geldentwertung  Rechnung 
trägt. 

Was  die  für  Deutschland  vorgesehene 
Teilung  des  Ertrages  zwischen  Reich  und 
Ländern  betrifft,  so  ist  es  nicht  leicht,  einen 
Schlüssel  aufzufinden,  der  die  berechtigten 
Wünsche  aller  Beteiligten  erfüllt.  Die  Be- 

völkerungszahl ist  ein  zu  roher  Maßstab. 
Besser  ist  schon  die  Länge  des  Straßennetzes, 
aber  auch  dieser  Maßstab  allein  genügt  nicht, 
weil  ein  Land  mit  großem  Straßennetz  und 
daher  großem  Aufwand  für  Wegeunterhal- 

tung vielleicht  wenig  Verkehr  an  eigenen 
Automobilen,  aber  einen  großen  Durch- 

gangsverkehr von  fremden  Kraftfahrzeugen 
aufzuweisen  hat,  wie  das  z.  B.  bei  Thüringen 
der  Fall  ist.  Unter  solchen  Verhältnissen 

ist  eine  Verteilung  nach  Maßgabe  der  Be- 
völkerungszahl und  Länge  des  Wegenetzes 

des  betr.  Landes  wenn  auch  keine  ideale 
Lösung,  so  doch  ein  Ausweg,  der  manche 
Härten  beseitigt. 

Literatur:  Eine  systematische  Darstellung  fehlte 
bisher.  —  Als  Gesetzgebungsmaterial  kommt  in 
Betracht  für :  Deutschland:  Entw.  von  1921 
(Eeichlags  •  Drucksachen,  1.  Wahlperiode,  1921, 
Nr.  2S69).  —  Saargebiet:  Amtsblatt  der  Re- 

gierungskommission des  Saargebietes,  2.  Jahrg., 
Nr.  IS,  v.  10.1 VIII.  1921.  —  Frankreich: 
Gesetzentwurf  von  1914  (Chambre  des  deputes, 

X.  legisl,  Sess.  1914,  &r.  3579).  —  Italien: 
Bulletin  de  statistique  et  de  legislation  com- 
paiee  (Ministere  des  Finances),  Paris  1922,  ferner 

Gazetta  U/ßziale  del  Regno  d'Jtalia,  1910,  Nr.  2, 
S.  14ff-  —  Schweden:  Sveiiska  Dagbladet 
v.  21.J  V.  1922.  —  Luxemburg :  Memorial  du 
Grand- Duche  de  Luxembourg,  Nr.  32,  v.  2S.JV. 
1914.  Außerdem  kommen  in  Betracht  die  jähr- 

lichen Finanzgesetze  der  betrejfenden  Staaten. 
—  Eine  wertvolle  Materialsammlung  bilden  die 
österreichischen  Entwürfe  (Beilagen  zu  den  steno- 

graphischen Berichten  des  Abgeordnelenhauses, 
XVIII.  Sess.,  1907,  Nr.  547,  1908,  Nr.  974,  XXI. 
Sess.,    1912,    Nr.  888  und  1743). 

Karl  Bräuer. 
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Krankenanstalten. 

1.  Geschichtliches  und  Allgemeines.  2.  Das 
Krankenhauswesen  im  Deutschen  Reich,  a)  All- 

gemeines, b)  Oeffentliche  Krankenanstalten. 
c)  Privatkrankenanstalten;  ihre;  Konzessionie- 

rung sowie  Erlöschen  und  Zurücknahme  der  Kon- 
zession, d)  Anlage,  Bau  und  Einrichtung,  e)  Be- 

trieb, Verwaltung  und  Haftpflicht,  f)  Beauf- 
sichtigung. 3.  Das  Krankenhauswesen  in  außer- 

deutschen Ländern. 

1.   Geschichtliches  und  Allgemeines.      An- 
bringung  und  Behandlung  von 

Kranken  hat    es  auft  dlenderweise  im  Altertum 
egeben;  nur  In  Indien  sind  solche  von  den 

Bnddhi  itet    Erst  mit  der  Ausbreitung 
des  Christentums  trat  in  dieser  Hinsicht  eine  er- 

freuliche Aenderung  ein;  namentlich  waren  es 
r liehen  Orden,  die  sich  nichi  nur  der 

ilb  ihrer  Klöster  wid- 
meten, auch  in  diesen  selbst  I 

rar  Aufnahme  von  Kranken  (Hospize)  einrich- 
teten. Ihrer  durch  private  Wohltätigkeit 

und  ei,  nliebe  ontoi  I  ätzten  Be- 
strebung« n  ist  die  Errichtung  von  besonderen 

Kranken-  und  Siechenhäusern  zu  verdanken, 
/..  B.  des  Botel  Dien  in  Paria  (im  7.  Jahrh.)  des 
Spital  San  Spirito  in  Rom  (im  B.  Jahrh.),  des 
Kloster  St.  Gallen  (im  9.  Jahrh.)  usw.  Die  Zahl 
derartiger  Anstalten  nahm  im  Büttelalter  Btändig 
ra,  namentlich  infolge  dor  durch  die  Kreuzzüge 
aus  dem  Orienl  eingeschleppten  Seuchen  \. 
satz,  l'e.i  und  Pocken  Es  entstanden  fast,  in  allen 
mittleren  an  u  Aussatz-,  Pest- 
und  Pockenhäuser,  sowie  allgemeine  Kranken- 

anstalten, die  den  Gemeinden,  teils  von 
geistlichen,  ritterlichen  oder  Baiengenossen- 
m  hallen  (Beguinen,  Begharden,  Kalandsbruder- 
schaften)  oder  auf  Grund  von  privaten  Stif- 

tungen errichtet  und  betrieben  wurden.  Alle 
Krankenanstalten  ließen  aber  fasl  aus- 

nahmslos sowohl  in  bezug  auf  Anlage,  Bau  und 
Errichtung  der  Kranken  in  bezug  auf 
Verpflegung  und  ärztliche  Versorgung  der 
Kranken  sehr  viel  zu  wünschen  übrig;  auch 
waren  sie  meist  stark  überfüllt  und  die  Sterb- 

lichkeit der  Kranken  eine  ungemein  große.  Die 
Bevölkerung  hatte  daher  eine  große  Abneigung 
gegen  die  Behandlung  in  Krankenanstalten,  die 
sich  erst  ganz  allmählich  verloren  hat,  nachdem 
infolge  der  im  Krimkriego,  in  dem  amerika- 

nischen, italienischen,  deutsch-österreichischen 
und  deutsch-französischen  Kriege  gemachten  Er- 

fahrungen1), vor  allem  aber  infolge  der  außer- 
ordentlichen Fortschritte  der  medizinischen, 

hygienischen  und  bautechnischen  Wissenschaft, 
infolge  des  größeren  Interesses  für  alle  die  Volks- 

gesundheit und  Wohlfahrt  betreffenden  Auf- 
gaben, sowie  infolge  des  neuzeitlichen  Ausbaues 

der  Gesetzgebung  auf  dem  Gebiete  des  öffent- 
lichen Gesundheits-  und  des  sozialen  Versiche- 

rungswesens ein  vollständiger  Umschwung  in 
bezug  auf  die  Entwicklung  des  Krankenhaus- 

x)  In  England  haben  in  dieser  Hinsicht  be- 
sonders die  Veröffentlichungen  von  Florence 

Nightingale  über  ihre  Erfahrungen  im  Krim- 
kriege (Notes  of  on  hospitales;  übersetzt  von 

Dr.  Senftleben,  Memel  18G6)  einen  segens- 
reichen Erfolg  gehabt. 

wesens  eingetreten  ist.  In  fast  allen  Kultur- 
staaten hat  sich  gerade  hier  soit  dem  letzten 

Viertel  des  vorigen  Jahrhunderts  gleichsam  ein 
edler  Wettbewerb  zwischen  dem  staatlichen  und 
kommunalen  Pflichtgefühl  einerseits  und  den 
gemeinnützigen  Bestrebungen  zahlreicher  kirch- 

licher und  weltlicher  Orden,  Vereine,  Genossen- 
schaften, Großindustrieller  usw.  bemerkbar  ge- 

macht, unterstützt  durch  reiche  milde  Stiftungen 
von  privaten  Wohltätern.  Immer  mehr  hat  sich 
die  Ansicht  auch  in  den  weitesten  Volksschichten 
Bahn  gebrochen,  daß  die  Behandlung  in  einem 
gut  eingerichteten  und  geleiteten  Krankenhause 
dem  Kranken  die  sicherste  Gewähr  auf  eine 
möglichst  schnelle  Heilung  bietet;  handelt  es 
sich  am  Kranke,  die  an  übertragbaren  Krank- 

heiten leiden,  so  ist  außerdem  ihre  Uebertragung 
and  Absonderung  in  eine  Krankenanstalt  die 
wirksamste  Maßregel  gegen  eine  Weifcrver- 

n  r  der  betreffenden  Krankheit.  Aufgabe 
des  Staates  ist  es  daher,  nicht  bloß  für  Bereit- 

stellung einer  dem  Bedürfnis  entsprechenden 
Anzahl  von  Krankenanstalten,  sondern  durch 
eine  geeignete  Beaufsichtigung  auch  dafür  zu 

daß  diese  in  bezug  auf  Anlage,  Einrich- 
tung. Betrieb  und  ärztliche  Leitung  allen  ge- 

undhei  Hieben  Anforderungen  entsprechen.     Im 
inen  rechnet  man  in  den  Großstädten 

und  industriellen  Gegenden:  6,  in  den  mittleren 
Städten:  4  und  in  den  ländlichen  Bezirken:  3 
Krankenbetten  auf  jo  1000  Einwohner.      Dies 

loch  nur  für  den  Bedarf  an  sog.  all- 
gemeinen Krankenhäusern  für  körperlich 

Kranke,  die  zur  Aufnahme  aller  Kranken  ohne 
Rücksicht  auf  die  Krankheitsart  dienen;  nicht 
eingerechnet  sind  hierbei  die  sonst  noch  erforder- 

lichen besonderen  (Spezial-)  Heilanstalten 
(für  chirurgische,  gynäkologische,  Augen-,  Ohren-, 
ansteckende  usw.  Kranke,  Kinderheilanstalten, 

Lungenheilstätten,  Entbindungsanstalten,  Wöch- 
nerinnenasyle, Irren-1)  usw.  Anstalten). 

Ihrer  öffentlichrechtlichen  Stellung 
nach  unterscheidet  man  in  allen  Kulturstaaten 
öffentliche  oder  private  Krankenanstalten, 
je  nachdem  sie  vom  Staate,  von  Kommunal- 

verbänden usw.,  oder  als  gewerbliche  finan- 
ziellen Gewinn  bezweckende  Unternehmen  von 

Privatpersonen  errichtet  und  betrieben  wer- 
den. Die  ersteren  dienen  namentlich  zur  Unter- 

bringung von  armen  und  wenig  bemittelten 
Kranken,  sowie,  besonders  in  den  Universitäts- 

städten, zu  Unterrichtszwecken.  Ihre  Pflege- 
sätze sind  deshalb  auch  viel  niedriger  als  in 

Privatanstalten  und  decken  oft  nicht  einmal 
die  Selbstkosten,  so  daß  zu  ihrer  Unterhaltung 
mehr  oder  weniger  erhebliche  Zuschüsse  aus 
öffentlichen  Mitteln  erforderlich  sind.  Zu  ihrer 

Errichtung  bedarf  es  keiner  besonderen  Ge- 
nehmigung (Konzession),  während  eine  solche 

für  die  Privatanstalten  in  fast  allen  Staaten  vor- 
geschrieben ist. 

2.  Das  Krankenhauswesen  im  Deut- 
schen Reich,  a)  Allgemeines.  Die  Für- 

sorge für  Kranke  und  damit  auch  das  Kran- 
kenhauswesen gehört  im  Deutschen  Reich 

auch  jetzt  noch  hauptsächlich  zu  den  Auf- 
gaben der  Einzelstaaten;  immerhin  hat  aber 

x)  Betreffs  der  Irrenanstalten  s.  Art. 
„Irrenwesen"  oben  S.  508  ff. 
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die  Reichsgesetzgebung  sowohl  durch  die 

Gewerbeordnung,  als  durch  die  Bestim- 

mungen des  Reichsgesetzes  über  den  Unter- 
stützungswohnsitz v.  6./VI.  1870  nebst 

Ergänzung  v.  12./III.  1894,  wonach  jeder 

unterstützungsbedürftige  Deutsche  Anspruch  I 

auf  Pflegein  Krankheitsfällen,  erforderlichen-  j 
falls  auch  Anspruch  auf  Unterbringung! 
in  einer  Kranken-  usw.  Anstalt  hat,  ferner 

durch  die  Bestimmungen  des  Reichsseuchen- 

G.  v.  30./VI.  1900  über  Absonderung  ge- 
meingefährlicher Kranker,  und  vor  allem 

durch  die  soziale  Gesetzgebung  (Reichs- 
vers icherungsordnung  v.  19./VII.  1911) 

einen  großen  und  segensreichen  Einfluß  auf 
die  Entwicklung  des  Krankenhauswesens 

ausgeübt.  Danach  sind  sowohl  die  Berufs- 
genossenschaften, als  die  Krankenkassen- 

und  Versicherungsanstalten  berechtigt,  die 

Unterbringung  von  Unfallverletzten,  Kran- 
ken oder  Invaliden  in  Krankenanstalten  be- 

hufs ihrer  Heilung  anzuordnen,  eigene  Heil- 
anstalten zu  errichten  und  zu  unterhalten 

oder  Verträge  mit  vorhandenen  Kranken- 
anstalten bzw.  Aufnahme  von  Kassenkranken 

usw.  abzusehließen1).  Jedenfalls  haben  diese 
Bestimmungen  wesentlich  dazu  beigetragen, 
daß  im  Deutschen  Reich  die  Zahl  der  Kran- 

kenanstalten und  namentlich  die  Zahl  der 
darin  vorhandenen  Krankenbetten  seit 
dem  Jahre  1877  von  rund  1800  mit  72000 
Betten  auf  rund  4300  mit  310000  Betten  i.  J. 

L916»),  also  um  140  bzw.  330%  gestiegen  ist; 
es  entfiel  somit  ein  Krankenbett  i.  J.  1877 

auf  rund  600  Einwohner,  dagegen  i.  J.  1916 
Bchon  auf  rund  200  Einwohner.  Von  diesen 
Krankenanstalten  waren  rund  1500  bzw.  2600 

öffentliche  und  300  bzw.  1700  private;  die 
öffentlichen  haben  also  nur  eine  Zunahme  um 

die  privaten  dagegen  eine  solche  um 

■  l.ihn  tt,  hauptsächlich  durch  Er- 
richtung zahlreich«  r  Spezialkrankenanstalten. 

Ein  gleiche  Verhältnis  macht  sich  auch  bei 

'  inahme  der  Krankenbetten  in  den 
öffentlichen  und  privaten  Krankenanstalten 

bemerkbar*). 

')  Von  den  Beroisgenossenschaften  und  den 
Krankenkassen,  di  i  Itenversicherung  und 
den  Vereicherungsanstalten  sind  zum  Bau  eigener 
Heilanstalten  bzw.  zur  Unterstützung  derartiger 
Bauten    durch    Gewährung    von    Darlehen    zu 
billigem    Zinsfüße    ganz    außerordentlich    hohe 
Summen  an  gegeben,  von  den   Landesversiche- 

■  n  allein  fast  200  Will.  M.;  außerdem 
haben  diese  alljährlich  für  die  Heilbehandlung 

behui      Beseitigung    vorhandener 
Invalidität   oder   Verhinderung  ihres   Eintrittes 

von    Erkrankung   große    Summen   ver- 
i.  J.  1920  z.  B.  Easf  60  Kill.  M. 

i  he  Angab  n  aber  die  Zahl  der 
Krankenanstalten  in  den  letzten  Jahren  Liegen /urz.-n   iniht   vor. 

*)  Nach  <h-r  ständigen  Rechtsprechung  des preubi-i.r,    Oberverwaltungsgerichta    sind    im 

In  der  Zeit  nach  dem  Kriege  hat  der  Bau 

von  Krankenanstalten  infolge  der  außer- 
ordentlichen Steigerung  der  Bau-  und  Be- 

triebskosten eine  große  Einschränkung  er- 
fahren. 

b)  Zu  den  öffentlichen  Krankenhäu- 
sern werden  in  allen  deutschen  Ländern  nicht 

nur  dem  Staate  oder  Kommunalverbänden 

(Provinzen,  Bezirken,  Gemeinden,  Land- 
armenverbänden usw.),  Versicherungsanstal- 

ten und  Krankenkassen  gehörige,  sondern 
auch  solche  von  geistlichen  oder  weltlichen 
Genossenschaften,  Wohltätigkeitsvereinen, 
Stiftungen  usw.  errichtete  und  betriebene 
Krankenanstalten  gerechnet,  die  satzungs- 

gemäß die  Kranken  unterschiedslos  auf- 
nehmen und  keine  Ueberschüsse  erzielen 

wollen  oder  diese  lediglich  zur  Ermäßigung 

der  Pflegesätze  für  bedürftige  Kranke  ver- 
wenden1). Gegenüber  den  Privatanstalten 

genießen  die  öffentlichen  und  gemeinnützigen 
Anstalten  mancherlei  Vorteile:  Sie  sind  z.  B. 

von  der  Einkommen-,  Stempel-,  Gemeinde-, 
Gewerbe-,  Vermögens-,  Vermögenszuwachs-, 
Umsatz-2)  und  Körperschaftssteuer  befreit, 
desgleichen  von  der  Kapitalsteuer  (aller- 

dings nur  für  Kapitalanlagen  vor  dem  l./X. 
1919);  für  Schenkungen  und  Erbschaften 
über  5000  M.  brauchen  sie  nur  5%  Steuer 

zu  zahlen.  Voraussetzung  für  diese  Vergün- 
stigungen ist,  daß  die  Anstalten  die  Rechte 

einer  juristischen  Person  besitzen.  Außer- 
dem dürfen  sie  nach  §  371  der  RVO.  v. 

19./VII.  1911  von  der  Gewährung  der 

Krankenhausbehandlung  seitens  der  Kran- 
kenkassen nicht  ausgeschlossen  werden,  so- 

bald sie  bereit  sind,  diese  unter  den  gleichen 
Bedingungen  wie  die  Krankenanstalten,  mit 
denen  die  Krankenkassen  dieserhalb  einen 

Vertrag  abgeschlossen  haben,  zu  leisten. 
Den  größeren  öffentlichen  allgemeinen  Kran- 

kenanstalten wird  auch  vorzugsweise  die  zur 

Annahme  und   Ausbildung  von  Medizinal- 

Sinne  der  Steuergesetzgebung  unter  öffent- 
lichen Anstalten  nicht  nur  solche  Kranken- 

anstalten zu  verstehen,  die  im  Eigentum  oder 
in  der  Verwaltung  des  Staates,  der  Provinzen, 
der  Kreise,  Gemeinden  oder  sonstigen  Koiu- 
munalverbänden  stehen  und  bei  denen  die  Zu- 

lassung von  jedermann  unbedingt  oder  doch 
unter  gewissen  Bedingungen  beansprucht  wer- 

den kann,  sondern  auch  die  mit  Korporations- 
rechten versehenen,  auf  milde  Stiftungen  usw. 

beruhenden  Anstalten,  wenn  ihr  Hauptzweck  auf 
Unterstützung  hilfsbedürftiger  Personen  durch 
ganz  oder  teilweise  unentgeltliche  Zuwendungen 
gerichtet  ist,  diese  Zuwendungen  aus  Mitteln 
beschafft  werden,  die  die  Korporation  der  Haupt- 

sache nach  durch  Akte  der  Mildtätigkeit  erhalten hat. 

J)  Diese  Befreiung  gilt  auch  für  die  Ein- 
nahmen aus  der  Verpflegung  von  Kranken  1.  und 

2.  Klasse  (Entsch.  d.  RFN.  v.  8./VIII.  1921). 
*)  Urt.  des  OVG.  v.  3./III.  1908,  24./II.  1916. 
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praktikanten  sowie  zur  Errichtung  von  Kran- 
kenpflegeschulen behufs  Ausbildung  von 

Krankenpflegerinnen  erforderliche  staatliche 
Genehmigung  erteilt.  Nach  §  12  der  Eisen- 

bahn- Verkehrsordnung  wird  ferner  mittel- 
losen Kranken  zur  Aufnahme  in  öffent- 
lichen Krankenhäusern  und  Kliniken  für 

sich  and  etwa  erforderliche  Begleiter  sowie 
den  Vorstandsmitgliedern  und  Pflegepersonal 
gemeinnütziger  Anstalten  bei  Reisen  zu 
Beratungen  bzw.  zur  Ausübung  der  Kranken- 
fHege  oder  zur  Fortbildung,  Kur  und  Er- 
olung  Fahrpreisermäßigung  (um  die  Hälfte 

der  III.  bzw.  IL  Kl.)  gewahrt.  Die  öffent- 
lichen Anstalten  bedürfen  auch,  wie  bereits 

früher  erwähnt  ist,  keiner  besonderen  Kön- 
ig :  ondera  <■  besteht  in  dieser  Ein  ichl 

•Mir  insofern  eine  Beschränkung,  als  die  zur 
Errichtung,  Erweiterung  oder  umbau  er- 

forderliche baupolizeiliche  Genehmigung  nicht 
früher  erteilt  werden  darf,  als  bi  hierzu  die 
Zustimmung  der  zuständigen  Aufsichts- 

behörde eingeholl  ist. 
c)  Zur  Errichtung  und  zum  Betrieb  von 

Privat  kranke  na  nstalten1)  i-t  nach  §  30 
der  (.(».  (in  der  Fassung  \.  li.,  VJ1J.  l89(i) 
eine  besondere  K  onzei  i  o  d  erforderlich,  die 
von  einer  höheren  Verwaltungsbehörde  zu 
erteilen  und  zu   \  i  '"  agen  ist: 

1 1  „wenn  Tatsachen  vorliegen,  welche  die  l  a- 
Zuverlässigkeit  des  Unternehmers*)  in  bezug  auf 
<lie  Leitung  der  Anstalt  dartun; 

2)  wenn  nach  den  von  dem  Unternehmer  ein- 
zureichenden Beschreibungen  und  Plänen  die 

baulichen   und   sonstigen   technischen    Einrich- 

J)  Zum    Begriff  „Privatkrankenanstalt" 
gehört,  daß  die  Anstalt  den  Charakter  eines  die 
Erzielung  von  Ueberschüssen  bezweckenden 
gewerblichen  Unternehmens  trägt  und  sich 
gleichzeitig  als  „Krankenanstalt  kennzeich- 

net, d.  h.  nach  übereinstimmender  Recht- 
sprechung besondere  Räume  vorhanden  sind,  in 

denen  Kranke  für  eine  gewisse  Dauer  behandelt 
und  verpflegt  werden  sollen.  I  rleichgültigist  dabei, 
ob  viele  oder  wenige  Kranke  aufgenommen 
werden  (Urt.  d.  OVO.  28./V.  1914  u.  des  OLG. 
in  Dresden  v.  13./V.  1914). 

a)  Unternehmer  ist  derjenige,  in  dessen 
Namen  und  für  dessen  Rechnung  die  Errichtung 
und  der  Betrieb  der  Anstalt  erfolgt  und  der  hin- 

sichtlich ihrer  Leitung  und  Verwaltung  die  Ver- 
antwortung trägt.  Er  soll  in  dieser  Hinsicht 

„zuverlässig",  also  bürgerlich  unbescholten sein  und  weder  in  moralischer  noch  intellektueller 
und  physischer  Hinsicht  einen  Mangel  aufweisen. 
Dasselbe  gilt  in  bezug  auf  seinen  etwaigen  Stell- 

vertreter. Dagegen  braucht  er  nicht  als  Arzt 
approbiert  zu  sein,  da  auch  Nichtärzten  die  Kon- 

zession erteilt  werden  kann;  es  geschieht  dann 
allerdings  in  der  Regel  unter  der  Bedingung,  daß 
die  ärztliche  Behandlung  der  Kranken  einem 
Arzte  zu  übertragen  ist  (Urt.  d.  OVG.  v. 
2./IV.  1914  u.  des  OLG.  in  Dresden  v. 
21./II.  1921). 

hingen  der  Anstalt  den  gesundheitspolizeilichen 
Anforderungen  nicht  entsprechen1), 

3)  wenn  die  Anstalt  nur  in  einem  Teil  eines 
auch  von  anderen  Personen  bewohnten  Gebäudes 
untergebracht  werden  soll  und  durch  ihren  Be- 

trieb für  die  .Mitbewohner  dieses  Gebäudes  er- 
hebliche Nachteile-)  oder  Gefahren  hervorgerufen 

werden  können; 
4)  wenn  die  Anstalt  zur  Aufnahme  von  Per- 

sonen  mit  ansteckenden  Krankheiten  oder  von 
Geisteskranken  bestimmt  ist  und  durch  ihre  ört- 

liche Lage  für  die  Besitzer  oder  Bewohner  der 
benachbarten  Grundstücke  erhebliche  Nachteile 
oder    Gefahren    hervorgerufen    werden  können. 

Vor  Erteilung  der  Konzession  sind  über  die 
Fragen  zu  3)  und  1)  die  Ortspolizei-  und  Ge- 
ineimlebehötden   zu   hören". 

Die  Konzession  darf  also  nur  verweigert. 
werden,  wenn  einer  der  unter  1—4  ange 
in  benen  Gründe  vorliegt;  sie  muß  aber  auch 
dann  versaut  werden.  Das  Verfahren  bei 

der  Konzessionserteilung  ist  das  für  die  Kon- 
zessionierung  gewerblicher  Anlagen  übliche 
und  regell  sich  nach  den  dafür  in  Betrachl 
kommenden  Zuständigkeitsgesetzen  der  Ein- 
/•  I  taaten8).  .Nach  §  4IJ  der  GO.  darf  die 
Konze  äion  weder  auf  Zeit  erteilt,  noch  wider- 

rufen werden;  dagegen  kann  nach  §  49 
Abs.  1  der  GO.  die  Erteilung  unter  Fest- 

setzung einer  bestimmten  Frist  erfolgen, 
binnen  welcher  die  Anlage  ausgeführt  und  in 
Betrieb  genommen  sein  muß,  anderenfalls 
erlöscht  die  Genehmigung.  Die  Konzession 
ist  eine  rein  persönliche  und  an  bestimmte 
Bäume  geknüpft;  sie  erl  ischt  deshalb,  außer 
bei  Nichtgebrauch  (innerhalb  eines  Jahres 
nach  Empfang),  auch  durch  Betriebsein- 

stellung wahrend  eines  Zeitraums  von  3  Jah- 
ren (§  49  Abs.  3  der  GO.),  durch  Verzicht 

J)  Betreffs  der  „gesundheitspolizeilichen 
Anforderungen"  s.  nachstehend  unter  Ab- 

schnitt (I.  Sie  werden  von  der  Genehmigungs- 
behörde festgesetzt;  diese  ist  auch  für  die  Er- 

teilung der  eigenen  Dispense  zuständig  (Urt. 
d.  (JVC.  v.  26/V.  1913). 

-)  Die  Gefahren  und  Nacht  eile  müssen  er- 
heblich und  nicht  abstellbar  sein,  Belästigungen 

genügen  nicht  (Urt.  d.  OVG.  30./IX.  1901).  Als 
Nachteil  kann  auch  eine  erhebliche  Wertminde- 

rung der  Nachbargrundstücke  (z.  B.  durch  Er- 
richtung einer  Irrenanstalt)  in  Frage  kommen 

(Urt.  d.  OVG.  v.  12./XII.  1914). 
3)  In  Preußen  nach  §§  115  und  161  des  Zu- 

ständigkeitsG.  v.  l./VIII.  1882  und  Nr.  2,  35  und 
36  der  Ausführungsanweisung  der  GO.  v.  l./V. 
1904.  Vor  der  Beschlußfassung  der  höheren 
Verwaltungsbehörde  (Bezirksausschuß)  über  die 
Anlage  ist  durch  gutachtliche  Aeußerung  des  zu- 

ständigen Medizinalbeamten  festzustellen,  ob 
die  von  dem  Unternehmer  einzureichenden  Be- 

schreibungen und  Baupläne  den  gesundheits- 
polizeilichen Anordnungen  entsprechen.  In  der 

Konzessionsurkunde  ist  außerdem  eine  Bestim- 
mung aufzunehmen,  daß  der  Betriebsunternehmer 

verpflichtet  ist,  die  von  den  zuständigen  Medi- zinal-Aufsichtsbehörden  über  den  Betrieb  er- 
lassenen Vorschriften  zu  beachten. 
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oder  Tod  des  Konzessionsinhabers1),  durch 

Verkauf  oder  Verpachtung  oder  durch  Ver- 
legung der  Anstaltsräume  in  ein  anderes 

Gebäude.  In  den  beiden  zuletzt  genannten 
Fällen  ist  also  eine  neue  Konzessionierung 

erforderlich;  einer  solchen  bedarf  es  auch  bei 
wesentlichen  Umbauten  und  Erweiterungen 

der  bisherigen  Anstalt2).  Nach  §  53  der  GO. 
kann3)  ferner  die  Zurücknahme  der 
Konzession  erfolgen, 

1)  „wenn  die  Unrichtigkeit  der  Nachweise 
dargetan  wird,  auf  Grund  deren  die  Konzession 
erteilt  worden  ist  oder  wenn  dem  Inhaber  einer 
Konzession  die  bürgerlichen  Ehrenrechte  aber- 

kannt sind,  in  letzterem  Falle  jedoch  nur  für  die 
Dauer  des  Ehrverlustes, 

2 1  wenn  aus  Handlungen  oder  Unterlassungen 
des  Inhabers  der  Mangel  derjenigen  Eigenschaften, 

bei  Erteilung  und  Genehmigung  nach  der 
Vorschrift  dieses  Gesetzes  vorausgesetzt  werden 
mußten,  klar  erhellt.   Inwiefern  durch  die  Hand- 

lungen oder  Unterlassungen  eine  Strafe  verwirkt 
ist.  bleibt  der  richterlichen  Entscheidung  vorbe- 

n". 
Das  Verfahren  bei  der  Zurücknahme  der 

Konzession  erfolgt  gemäß  §  54  der  GO.  nach 
denselben  Grundsätzen  wie  bei  der  Zurück- 

nahme der  ärztlichen  Approbation  (s.  Art. 

..Arzt"). Bei  Ausübung   der    Konzession  hat 
der  Inhaber  die  durch  die  Gewerbeordnung 
oder  Landesgesetzgebung  für  den  Betrieb  von 

kranken-  usw.   Anstalten  gegebenen, 
sowie     die     in     der     Konzession     vorge- 

sehenen besonderen  Vorschriften  (s.  später 
unter  d  und  e)  zu  beachten  und  demzufolge 

Errichtung    und    Inbetriebsetzung    der 
:  nach  §  14  der  GO.  der  für  den  Ort 

zuständigen   Behörde   anzuzeigen.      Er   ist 
ferner  nach  §  151  der  GO.  für  die  von  seinem 
Stellvertreter    mit    seinem    Vorwissen    be- 

enen     Uebertretungen     strafbar,     des- 1 
für  alle  solche,   die   durch   Nicht-  i 

Befolgung  der  Konzessionsbedingungen,  Man- 
r   1 1  forderlichen   Sorgfalt  bei  der 

Beaufsichtigung  oder  bei  der  durch  j 
Leiter  oder  das  Aufsichtspersonal 

*eru  I.     Beginn  oder  Fortsetzung  j 
•■in er    Frivatkrankenanstalt ! 

ohne  die   erforderliche   Genehmigung  sowie' 
Inhabers    darf   der    Betrieb  j 

aung  der  Witwe  oder  der  minder-  i 
jahrigen  Erben  durch  einen  qualifizierten  Stell-! 

werden  (§  40  GO.). 

*>  '■■   l;-  Di  i   Her  tellung  eines  für  die  Dauer «timmfo  imea  (Urt.  d.  OVG.  v. 

itzung  \un  Räumen  zur  Un'ter- '■•>"   Kranken,  die  bisher  nicht  d 
'an  n  i  Urt  d.  OVG.  v.  25./III.  11)15)  ; 

')  Di«  Entziehu  in  den  oben  ge- nannten Pillen  <  „muß"  es  aber  nicht; eibt  vielmehr  dem  Ermes  en  der  zuständigen 
1   D      !      en,  ob  sie  das  Ver- 

siehung einleiten  will nicht. 

Abweichungen  von  den  in  der  Genehmigung 
festgesetzten  Bedingungen  werden  mit  Geld- 

strafe bis  zu  3000  M.,  Unterlassungen  der 

im  §  14  der  GO.  vorgeschriebenen  Anmel- 
dung mit  einer  solchen  von  1500  M.  bestraft 

(GÖ.  §§  147  und  148) x). Die  Privatkrankenanstalten  genießen  in 
bezug  auf  die  Steuergesetzgebung  nicht  die 
Vorteile  wie  die  öffentlichen  Anstalten  (s. 
vorher  unter  b).  Sie  sind  von  der  Gewerbe- 

steuer nur  dann  befreit,  wenn  sie  lediglich 
zum  Zwecke  der  Ausübung  des  ärztlichen 
Berufes,  insbesondere  zu  Lehr-  oder  wissen- 

schaftlichen Zwecken  dienen,  ohne  die  Ab- 
sicht, einen  das  ärztliche  Honorar  über- 

steigenden Gewinn  zu  erzielen  (Urt.  d.  RG. 
v.  8./XI.  1915).  Als  Umsatzsteuer  haben  sie 
nach  §  25  der  UStG.  den  erhöhten  Satz 
(Hotelsteuer)  von  10%  zu  bezahlen.  Nur 
hinsichtlich  ihrer  Forderungen  an  Kur-  und 
Pflegekosten  seit  dem  letzten  Jahre  haben 
sie  nach  §  61  der  KO.  die  gleichen  Vorrechte 
wie  öffentliche  Anstalten. 

d)  Ueber  Anlage,  Bau  und  neue 
Einrichtung  von  Krankenanstalten 
sind  in  verschiedenen  deutschen  Ländern 

(Preußen,  Württemberg,  Baden,  Ol- 
denburg usw.)  Vorschriften  erlassen,  die 

auch  für  den  Umbau  und  die  Erweiterung  be- 
stehender Anstalten  maßgebend  sowohl  für 

die  öffentlichen,  als  für  die  privaten  Anstalten 
gelten  und  fast  ausnahmslos  die  Bestimmung 
enthalten,  daß  vor  Ausführung  etwaiger  Neu-, 
Um-  oder  Erweiterungsbauten  ein  Lageplan 
sowie  die  erforderlichen  Bauzeichnungen 
nebst  Erläuterungsbericht  den  zuständigen 
Behörden,  insbesondere  den  Medizinalbe- 

amten, zur  gesundheitspolizeilichen  Prüfung 
vorzulegen  sind.  Die  neuesten  derartigen 
Vorschriften  sind  diejenigen  für  Preußen, 
die  an  Stelle  der  bisher  geltenden  unter 
dem  30./VIII.  1920  erlassen  sind: 

Es  werden  hier  kleine  (bis  zu  50  Betten), 
mittlere  (mit  50—160  Betten)  und  große  An- 

stalten (über  150  Betten)  unterschieden  und 
bestimmte  Vorschriften  gegeben  über  die  Lage 
der  Anstalt,  Größe  des  Bauplatzes  (mindestens 
75  qm  für  das  Bett),  Zahl,  Größe  und  Beschaffen- 

heit der  Flure,  Gänge  und  Treppen;  Größe  (min- 
destens 25  cbm  Luftraum  bei  7,5  qm  Bodenfälcke, 

bei  einbettigen  Zimmern  35  cbm  Luftraum  und 
10  qm  Bodenfläche,  Lüftung,  Belichtung  und 
Einrichtung  der  Krankenzimmer),  Zahl  und  Be- 

schaffenheit der  erforderlichen  Nebenräume 
(Aborte,  Baderäume,  Trinkwasser  usw.),  Wasser- 

versorgung, Entwässerung  und  Beseitigung  der 
Abfallstoffe,  Einrichtung  von  Operationsräumen, 
Wirtschaftsräume  (Koch- und  Waschküche),  Des- 
infektions-  und  Leichenhaus,  sowie  über  Bereit- 

stellung und  Errichtung  von  Isolierräumen  für 

x)  Die  Höchstsätze  der  bisherigen  Geld- 
strafen (300  bzw.  150  M.)  sind  durch  G.  \r. 

21./XII.  1920  um  das  lOfache  erhöht, 
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ansteckende  Kranke  usw.  Die  Vorschriften  er- 
halten außerdem  besondere  Bestimmungen  für 

Irrenanstalten,  Lungenheilstätten,  Entbindungs- 
anstalten, Säuglingsheime,  Krüppelheilanstalten 

usw. 

Wclcho  Bauart  —  ob  Korridor-,  Pavillon-, 
gemischtes  oder  Barackensystem  —  gewählt 
werden  soll,  hängt  von  der  Größe  und  Aufgabe 
der  betreffenden  Krankenanstalten  ab.  Das 
Korridors ystem  eigne!  sich  besonders  für 
kleinere  Anstalten  und  Spezialanstalten;  es  ist 
in  Anlage  und  Betrieb  billiger  und  entspricht  den 
gesundheitlichen  Anforderungen,  vorausgesetzt, 
daß  der  Hauptflur  nicht  in  der  Mitte,  sondern  an 
einer  Seite  (möglichst  nach  Korden)  gelegen  ist. 
Auch  für  initiiere  Anstalten  empfiehlt  sieh  dies. 
Bauart,  den  Mittelbau  in  Verbindung  mit  Flügel- 
bauten  nach  dem  Pavillonsystem  und  besondere 
Gebäude  bzw.  Anbauten  für  Wirtschaft  und 
bolierz wecke.  Das  Pavillonsystem  hat  für 
große  Krankenanstalten  den  Vorzug,  daß  es  leich- 

tere Abtrennung  der  Kranken  Dach  Krankheits- 
form und  Gescnlech!  gestatte!  und  eine  aus- 

giebige  Zufuhr  von  Licht  und  Luft  sichert. 
Vor  dem  Kriege  war  namentlich  bei  den 

kommunalen    Krankenhaus-Neubauten    der 
Großstädte  sowohl  in  architektonischer  Hin- 

sicht, als  in  bezug  auf  die  innere  Ausstattung 
ein  gewisser  Luxus  zum  Ausdruck  gekommen, 
der  vielfach  aber  die  notwendigen  Anforderun- 

gen hinausging,  die  behördlicherseits  gestelll 
wurden.  Die  Kr ankenh ausbauten  wurden  da- 

durch unnötig  verteuert;  ihre  Kosten  beliefen 
sich  bei  manchem  Neubau  auf  10—15000  M. 
Mit  Recht  ist  deshalb  von  seiten  der  Auf- 

sichtsbehörden, z.  B.  in  Preußen,  durch  wieder- 
holte Ministerialerlasse  auf  die  Notwendigkeil 

möglichster  Sparsamkeil  hingewiesen  und  be- 
tont, daß  sich  damals  auch  einfachere  Bauten, 

den  ältlichen  und  gesundheit liehen  Anfor- 
derungen entsprechende,  für  2500—3000  M., 

mittlere  und  größere  für  3500—5000  M.  pro 
Bett  herstellen  ließen,  dazu  noch  500  bis 
1000  M.  pro  Bett  für  die  innere  Einrichtung. 
Dies  ist  jetzt  selbstverständlich  nicht  mehr 
möglich;  die  Kosten  werden  erheblich  mehr 
betragen;  deshalb  ist  auch  leider  ein 
großer  Stillstand  im  Neubau  von  Kranken- 

anstalten eingetreten. 
e)  Betrieb,  Verwaltung  und  Haft- 

pflicht. Der  Betrieb  und  die  Verwaltung 
der  Krankenanstalten  sind  verschieden,  je 
nachdem  es  sich  um  staatliche,  kommunale, 
genossenschaftliche  oder  private  Anstalten 
handelt;  auch  die  Größe  und  der  Zweck  der 

Anstalten  —  ob  für  körperlich  oder  geistig 
Kranke,  ob  für  Unbemittelte  oder  Bemit- 

telte oder  für  beide  bestimmt  —  spielen 
hierbei  eine  große  Rolle.  In  den  großen  An- 

stalten sind  sehr  häufig  Verwaltung  und 
ärztliche  Leitung  getrennt,  während  bei 
anderen  beides  in  der  Hand  des  ärztlichen 

Leiters  ruht,  was  vom  hygienischen  und 
medizinischen  Standpunkte  aus  unbedingt 
vorzuziehen  ist.    Insbesondere  trifft  dies  bei 

den  Krankenanstalten  zu,  in  denen  der  ärzt- 
liche Leiter  im  Hauptamte  unter  Verbot  von 

Privatpraxis  angestellt  ist,  was  bei  allen 
größeren  Anstalten  der  Fall  sein  sollte,  es 
aber  leider  nicht  überall  ist.  Jedenfalls  muß 
für  jede  Krankenanstalt  ein  ärztlicher  Leiter 
angestellt  sein  und,  auch  wenn  er  nur  im 
Nebenamte  angestellt  ist,  den  erforderlichen 
Einfluß  auf  Verwaltung  und  Betrieb  sowie 
auf  die  hygienischen  Verhältnisse  der  Anstalt 
(bauliche  Einrichtungen,  innere  Ausstattung, 
Wasserversorgung,  Heizung  und  Lüftung, 
Beseitigung  der  Abfallstoffe  usw.)  besitzen 
und  nicht  nur  in  bezug  auf  die  ärztliche  Be- 

handlung der  Kranken,  sondern  auch  in 
bezug  auf  ihre  Kost  und  Verpflegung,  An- 

stellung, Tätigkeit  und  Verteilung  des  ärzt- 
lichen Hills-1)  und  sonstigen  Pflegepersonals 

die  ausschließliche  Entscheidung  haben.  Die- 
sen Anforderungen  entsprechend  sind  auch  in 

verschiedenen  deutschen  Ländern  Bestim- 
mungen  getroffen  (z.  B.  in  Preußen  durch  die 

srialerlasse  v.  12./X.  1903  und  2./VI. 
1910);  in  zweckmäßiger  und  alle  einschlägigen 
Punkte  berücksichtigenden  Weise  ist  dies  im 
Regierungsbezirk  Minden  durch  die  Anw. 
des  Regierungspräsidenten  v.  3./VII.  1905 
geschehen1).  Im  übrigen  sind  Verwaltung 
und  Betrieb  der  Anstalten  fast  überall 

durch  besondere  Reglements,  Dienstan- 
weisungen, Hausordnungen  usw.  geregelt. 

Das  erforderliche  Aerzte-,  Verwaltungs-  und 
sonstige  Personal  ist  meist  durch  Dienst- 

vertrag (§§  611  und  675  BGB.)  und  nur  in 
den  staatlichen  und  kommunalen  Anstal- 

ten, wenigstens  zum  Teil,  als  festbesoldete 
Beamte  angestellt.  Versuche,  auch  in  den 
Krankenanstalten  namentlich  für  das  Pflege- 

personal3^ den  achtstündigen  Arbeitstag  ge- 
setzlich einzuführen,  sind  bisher  gescheitert; 

Handwörterbuch  der  Staatswissenschatten.    4.  Aufl.    Bd.  V 

1)  Im  allgemeinen  wird  1  Arzt  auf  30—50 
Kranke  gerechnet;  bei  größeren  und  großen 
Krankenanstalten  ist  eine  entsprechende  Anzahl 
von  Ober- bzw.  Abteil  ungsärzten  vorzusehen. 

2)  Auch  von  verschiedenen  preußischen  Aerzte- 
kammern  sind  in  jüngster  Zeit  Grundsätze  für  die 
leitenden  Krajikenhausärzt.e  aufgestellt, 
desgleichen  i.  J.  1921  von  einer  Kommission  des 
Vereins  der  Krankenhausärzte  Deutschlands,  die 
bestimmte  Forderungen  in  bezug  auf  Anstellung, 
Besoldung,  Rechte  und  Pflichten  dieser  Aerzte 
gegenüber  der  Verwaltung  sowie  über  ihre  Stel- 

lung enthalten. 
8)  Um  ein  für  seine  verantwortungsvolle 

Tätigkeit  geeignetes  Krankenpflegepersonal 
zu  erhalten,  sind  vom  früheren  Bundesrat  unter 
dem  22./III.  1906  Vorschriften  über  die  staat- 

liche Prüfung  von  Krankenpflegepersonen  er- 
lassen, die  in  allen  deutschen  Ländern  einge- 

führt sind  und  in  jüngster  Zeit  eine  zeitgemäße 
Abänderung  erfahren  haben,  z.  B.  in  Preußen 
durch  MinErl.  und  Ausführungsanweisung  v. 
19./VII.  1921.  in  Bayern  durch  Bek.  v.  27./I. 
1920,  in  Baden  durch  V.  v.  l./X.  1919. 
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sie  haben  aber  dazu  beigetragen,  daß  jetzt 
eine  Ueberanstrcngung  desselben  tunlichst 
vermieden  und  ihm  eine  ihrer  aufopfernden 
und  anstrengenden  Tätigkeit  entsprechende 
Ruhe-  und  Erholungszeit  gewährt  wird.  Auf 
eine  religiöse  Versorgung  der  Kranken  wird 
nicht  nur  in  den  kirchlichen,  sondern  auch  in 
allen  öffentlichen  und  gemeinnützigen  An- 

stalten, z.  T.  auch  in  Privatanstalten  Bedacht 
genommen. 

Die  Frage,  ob  Krankenhausärzte  das 
Recht  haben,  Leichenöffnungen  bei  den 
im  Krankenhause  Verstorbenen  ohne  beson- 

dere Erlaubnis  der  Angehörigen  vorzunehmen, 
kann  vom  juristischen  Standpunkt  nur  inso- 

weit bejaht  werden,  als  die  Aufnahme  in  das 
Krankenhaus  nur  unter  der  Voraussetzung 
einer  solchen  Erlaubnis  erfolgt  ist,  oder  diese 
vom  Verstorbenen  vor  seinem  Tode  in  Form 

letztwilliger  Verfügung  (§  2231  BGB.)  er- 
teilt ist.  Vielfach  ist  allerdings  bei  der  Be- 

völkerung die  Ansicht  vertreten,  daß  bei  den 
in  Krankenanstalten  Verstorbenen  in  der 
Regel  eine  Leichenöffnung  vorgenommen, 

dies  gleichsam  als  „Gewohnheitsrecht"  ange- 
sehen und  kein  Widerspruch  dagegen  erhoben 

wird,  obwohl  es  keine  rechtliche  Grund- 
lage besitzt,  wenn  nicht  eine  entsprechende 

Bestimmung  in  den  Aufnahmebedingun- 
gen vorgesehen  ist.  In  allen  Fällen  jedoch, 

in  denen  sich  nicht  eine  Leichenöffnung 
aus  strafrechtlichen  (StrPO.  §  87)  oder 
sanitätspolizeilichen  Gründen  (RSeuchenG. 
v.  30./ VI.  1900,  §  7  und  Pr.  SeuchenG.  v. 
28./V1II.  1905)  als  notwendig  erweist,  ist 
ihre  Vornahme  durch  die  Krankenhausärzte 
unzul.i 

Beim  Betriebe  der  Krankenanstalten 
haben  aber  deren  Besitzer  bzw.  Vorstände 
auch  dafür  zu  sorgen,  daß  den  ihnen  außer 
einer  sachgemäßen  Verpflegung  und  ärzt- 

lichen Behandlung  der  Kranken  obliegenden 
Verpflichtungen  nachgekommen  wird. 
Dahin  gehören  z.  B.  die  Anzeigepflicht  beim 
Auftreten  ansteckender  Krankheiten,  die 
Ausfüllung  und  rechtzeitige  Einsendung  der 
in  allen  Einzelstaaten  auf  Veranlassung  der 

eingeführten    statistischen 
ogen,  Tabellen  und  Zahlkarten  für 

Kranke  usw.     Desgleichen  haben  sie  darauf 
ien,  daß  das  ganze  Anstaltspersonal 

durch  Impfung  gegen  Pocken  geschützt  ist, 
h  anter  diesem  keine  an  übertragbaren 

Krankheiten  leidende  Personen  befinden 
(auch  keine  Bog.  Bazillenträger),  daß  infek- 

Verbandmaterial,  tuberkulöser  Aus- 
wurf ii  w.  in  wirksamer  Weise  unschädlich 

gemacht  wird,  bei  übertragbaren  Kranken 
•  benen      Desinfektionsmaß- 

befolgl    werden  usw. 

Von  großer  Bedeutung  für  die  Kranken- 
imtalten   ist   die  Frage  der   Haftpflicht 

sowohl  gegenüber  dem  Anstaltspersonal,  als 
gegenüber  dem  Kranken.  Maßgebend  dafür 
sind  die  §§  276,  278,  618,  623,  823  und  842 
bis  846  des  BGB.  Die  Eigentümer  (Gemein- 

den usw.)  und  Unternehmer  bzw.  die  Vor- 
stände von  Krankenanstalten  sind  sowohl 

für  Schädigungen  der  Angestellten  infolge 
von  mangelhaften  Einrichtungen  oder  schuld- 

baren Unterlassungen  beim  Betriebe,  als  für 
Schädigungen  der  Kranken  selbst  haft- 

pflichtig, auch  wenn  diese  durch  Verschulden 
der  Krankenhausärzte  und  des  sonstigen  An- 

staltspersonals verursacht  sind1).  Die  meisten Anstalten  haben  sich  deshalb  mit  Recht 

gegen  derartige  Schadenansprüche  ver- 
sichert. 

f)  Beaufsichtigung.  Alle  Krankenan- 
stalten, ohne  Unterschied  ob  öffentliche  oder 

private,  unterliegen  einer  gesundheitspolizei- 
lichen staatlichen  Beaufsichtigung  nach  den 

darüber  in  den  Einzelstaaten  bestehenden  lan- 
desgesetzlichen Bestimmungen.  Diese  stimmen 

aber  insofern  überein,  als  die  Aufsicht  von  den 
Gesundheitsbeamten  erster  Instanz  (Kreis- 

ärzte, Bezirksärzte  usw.)  in  Gemeinschaft 
mit  den  Ortspolizeibehörden  ausgeübt  wird, 
soweit  die  betreffenden  Anstalten  nicht  einer 
höheren  Instanz  unmittelbar  unterstellt  sind, 
wie  z.  B.  die  staatlichen  Universitätskliniken 
usw.,  für  die  in  der  Regel  die  Zentralinstanz 
die  direkte  Aufsichtsbehörde  bildet,  die  pro- 
vinzialständischen  Kranken-  und  Irrenan- 

stalten in  Preußen,  die  dem  Oberpräsidenten 
unterstellt  sind,  die  Kreis-,  Kranken-,  Irren- 
usw.  Anstalten  in  Bayern,  bei  denen  die  Auf- 

sicht unmittelbar  von  den  Kreisregierungen 
ausgeübt  wird.  Die  Beaufsichtigung  ge- 

schieht hauptsächlich  durch  periodische  Be- 
sichtigungen (in  Preußen  mindestens  all- 

jährlich einmal,  abwechselnd  im  Sommer  und 
Winter),  die  tunlichst  unvermutet  sein  sollen 
und  zu  denen  außer  den  Aufsichtsbehörden 

(der  zuständige  Medizinalbeamte  der  Kreis-, 
Bezirks-  oder  Zentralinstanz  und  ein  Ver- 

treter der  zuständigen  Ortspolizei  der  Ver- 
waltungsbehörde) auch  der  leitende  Arzt  und 

ein  Vertreter  des  Anstaltsvorstandes  bzw.  der 

Anstaltsbesitzer,  falls  dieser  nicht  gleich- 
zeitig der  ärztliche  Leiter  ist,  zugezogen  wird. 

l)  Z.  B.  bei  fahrlässigen  Körperverletzungen, 
durch  Verschulden  des  ärztlichen  oder  sonstigen 
Pflegepersonals  (RG.  v.  30./X.  190G,  12./XI.  1909 
und  9./VII.  1913),  Uebertragung  einer  an- 

steckenden Krankheit  durch  nicht  genügende 
Absonderung  (RG.  v.  4./VI.  1915),  Selbstmord 
oder  Unfall  eines  Kranken  infolge  nicht  genügen- 

der Ueberwachung  (RG.  12./XI.  1909,  23./IV, 
1913,  5./XI.  1915,  10./I.  1916,  2./XI.  1917. 
20./X1I.  1919)  usw.  Nach  dem  Urt.  d.  RG.  v. 
l./X.  1910  haftet  eine  Krankenanstalt  auch  für 
Verluste,  die  aus  einer  ungenügenden  Ver- 

wahrung der  von  dem  Kranken  mitgebrachten 
Sachen  entstanden  sind. 
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Die  Besichtigung  erstreckt  sich  hauptsäch- 
lich auf  die  bauliche  Einrichtung  und  innere 

Ausstattung  der  Anstalten1);  Unterbringung, 
Pflege  und  Wartung  der  Kranken,  ärztliche 
Bedandlung,  Rechnungswesen,  finanzielle 
Verwaltung  usw.  bleiben  dabei  unberück- 

sichtigt, lieber  ihr  Ergebnis  wird  meist  eine 
Verhandlung  aufgenommen  und  die  Be- 

seitigung etwa  festgestellte!  Mängel  durch  be- 
sonderen Bescheid  dem  Anstaltsvorstande 

bzw.  Anstaltsbesitzer  im  Wege  der  polizei- 
lichen Verfügung  aufgegeben.  Die  Aus- 

nahmestellung, die  früher  in  Preußen  die 
Johanniter-Krankenanstalten  in  bezug  auf 
die  Beaufsichtigung  einnahmen,  isl  durch  V. 
der  Staatsregierung  v.  9./VI.  1920  beseitigt. 

Auch    die    von    Landesversicherungsan- 
i.iltin     oder     Beruf  ehalten     er- 

richteten (»der  unterhaltenen  Krankenan- 
talten,  die  nach  §  34  RVO.  v.  L9./VIL  1911 
der  Aufsicht  des  Reichsversicherungsamtes 
unterstehen,  unterliegen  der  gesundheits- 

polizeilichen CTeberwachung  durch  die  zu- 
ständigen staatlichen  Behörden  (Medizinal- 

beamte und  ( lrt8polizeibi  hörde)  (preuß.  Min- 
Erl.  v.  22./V.  1913);  de  gleichen  haben  die 
Medizinalbeamten  die  früheren  Militärlaza- 

rette, Versorgungslazarette,  jährlich  wenig- 
stens einmal  zu  besuchen  oder  Bich  an  den 

durch  die  leitenden  Acr/te  der  llaiiptver- 
sorgungsämter  zu  beteiligen,  um  sich  über 
die  gesundheitlichen  Verhältnisse  dieser  La- 

zarette fortlaufend  zu  unterrichten  und  die 
Beseitigung  etwa  festgestellter  Mangel  an- 

zuregen (preuß.  MinErl  v.  21./X1.  1921). 
Um  die  gemeinsamen  Interessen  der 

Krankenanstalten  in  wirksamer  Weise  zu 
vertreten,  haben  sich  verschiedene  Ver- 

bände gebildet  (Vereinigung  der  freien  ge- 
meinnützigen Kranken-  und  Pflegeanstalten 

Deutschlands,  Verband  der  deutschen  Dia- 
konissen-Mutterhäuser, Verband  der  katho- 

lischen Krankenhäuser,  Verband  der  Kran- 
kenanstalten vom  Roten  Kreuz,  Bund  der 

jüdischen  Krankenanstalten)  und  sieh  zu 
einem  Reichsverband  der  deutschen  ge- 

meinnützigen Krankenanstalten  vereinigt; 
auch  außerdem  einen  Wirtschaftsbund  be- 

hufs gemeinschaftlichen  Geschäftsbetriebs 
gegründet.  Außerdem  bestehen  noch  ein 
Verein  der  Krankenhausärzte,  eine 
Vereinigung  der  Verwaltungs- 

leiter der  Krankenanstalten,  ein  Ver- 
band deutscher  ärztlicher  Heilan- 

anstaltsbesitzer  und  -leiter  sowie  als 
Gruppe  des  Verbandes  der  Aerzte  Deutsch- 

lands (Leipziger  Verband)  der  Bund  deut- 
scher  Assistenzärzte. 

3.  Das  Krankenhauswesen  in  außerdeut- 
schen Ländern.  Ebenso  wie  in  Deutschland  wird 

auch  hier  allgemein  zwischen  öffentlichen 
(staatlichen,  kommunalen),  religiösen  oder  welt- 

lichen Genossenschaften  bzw.  auf  Stiftungen 
beruhenden  und  privaten,  mit  Absicht  auf 
Gewinn  betriebenen  Krankenanstalten  unter- 

schieden; außerdem  mit  Rücksicht  auf  die  Art 
der  darin  untergebrachten  Kranken  zwischen 
allgemeinen  Krankenanstalten  und  Sonder- 
anstalten  für  Kranke  mit  bestimmten  Krank- 

heiten oder  von  bestimmten  Altersstufen.  In 
der  Schweiz,  Oesterreich,  Ungarn,  Ru- 

mänien, Bulgarien,  Italien,  Spanien  so- 
wie in  den  skandinavischen  Ländern  sind 

die  staatlichen  und  kommunalen  Kranken- 
anstalten vorherrschend.  Ihre  Errichtung  und 

Unterhaltung  beruht  z.  T.  auf  den  dortigen 
allgemeinen  Gesundheitsgesetzen1)  und  liegt  den 
betreffenden  Kommunal-  bzw.  Bezirksverbänden 
ob,  denen  hierzu  meist  nicht  unerhebliche  staat- 

in he  Zuschösse  gegeben  werden.  Ueberall  be- 
sieht eine  staatliche  gesundheitspolizei- 
liche Beaufsichtigung  der  Krankenanstalten; 

die  Privatanstalten  bedürfen  außerdem  zu  ihrer 
Errichtung  einer  besonderen  Genehmigung.  In 
Dänemark,  Schweden  und  Norwegen  ist  das 
Krankenhauswesen  in  ähnlicher  Weise  geregelt. 
nur  mit  dem  Unterschiede,  daß  die  Privatanstal- 

ten die  übrigens  hier  nur  in  verhältnismäßig  ge- 
ringer Zahl  vorhanden  Bind,  keiner  zuvorigen  Gc- 

uehmigang  bedürfen;  gleichwohl  werden  die  Bau- 
pläne dazu  vorher  meist  den  Gesundheifskom- 

missionen  zur  Prüfung  vorgelegt,  um  bei  späteren 

Besichtigungen  durch  diese  etwaigen  Beanstan- 
dungen zu  begegnen.  In  den  Niederlanden 

unterstehen  alle  Krankenanstalten  nach  dem 
G.  v.  27./XI.  1919  über  die  Regelung  der  Staats- 

aufsicht über  das  Gesundheitswesen  dem  Ge- 
sundheitsrat, dessen  Mitglieder  und  Beamte, 

ebenso  wie  der  zuständige  Gesundheitsinspektor 
das  Recht  haben,  die  innerhalb  ihres  Amts- 

bezirkes befindlichen  Anstalten  jederzeit  be- 
hufs Besichtigung  zu  betreten.  Frank- 
reich hat  ein  ausgedehntes  System  von  öf- 

fentlichen Krankenanstalten,  die  entweder  auf 
Stiftungen  beruhen  oder  von  den  Gemeinden 
errichtet  sind.  Sie  gehören  zu  den  Wohltätig- 

keitsanstalten, die  nach  den  GG.  v.  21./V.  1873 
und  5./ VIII.  1879  von  besonderen  aus  dem 
Bürgermeister  und  sechs  Mitgliedern  der  be- 

treffenden Gemeinde  bestehenden  Kommis- 
sionen verwaltet  werden.  Besondere  Vor- 

schriften über  die  gesundheitspolizeiliche  Ueber- 
wachung  dieser  Anstalten  sowie  über  die  Errich- 

tung und  Konzessionierung  von  Privatanstalten 
sind  bisher  nicht  erlassen ;  es  ist  jedoch  ein  Gesetz- 

entwurf ausgearbeitet,  der  die  Errichtung  einer 

l)  Bei  Privatanstalten  hat  sich  die  Be- 
sichtigung auch  darauf  zu  erstrecken,  ob  die 

Konzessionsbedingungen  erfüllt  sind. 

l)  Z.  B.  im  Kanton  Aargau  (Schweiz):  Ge- 
sundheitsG.  v.  28./XI.  1919,  in  Oesterreich: 
SanitätsG.  v.  30./IV.  1870,  in  Ungarn :  Sanitäts- 
G.  .v.  l./V.  1908,  in  Rumänien:  SanitätsG.  v. 
14./1.  1893,  in  Bulgarien:  SanitätsG.  v.  l./IV. 
1904,  in  Italien:  GesundheitsG.  v.  3./II.  1901. 
In  Oesterreich  ist  außerdem  in  jüngster  Zeit 
(19./VII.  1920)  ein  Gesetz  über  die  Errichtung, 
Erhaltung  und  den  Betrieb  öffentlicher  Heil-  und 
Pflegeanstalten  (Krankenanstaltsgesetz)  erlassen, 
das  die  ganze  Materie  in  zweckmäßiger  und  ein- 

gehender Weise  regelt. 
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Zentralabteilung  für  das  Krankenhauswesen  in 

dem  neugebildeten  Gesundheitsministerium  und 

eine  gründliche  Umgestaltung  auf  diesem  Ge- 
biete vorsieht.  Die  Kosten  für  die  Errichtung 

usw.  öffentlicher  Krankenanstalten  sollen 

danach  von  den  Departements  und  Gemein- 
den zu  gleichen  Teilen  getragen  werden. 
In  England  und  in  den  Vereinigten 

Staaten  von  Amerika  ist  die  Errichtung  und 
Unterhaltung  von  Krankenanstalten  namentlich 
durch  zahlreiche  reiche  Stiftungen  außerordent- 

lich gefordert;  sie  haben  auch  dazu  beigetragen, 
daß  sich  die  Verhaltnisse  in  den  zur  Unterbringung 
unbemittelter  Kranken  dienenden  Gemeinde- 

krankenanstalten wesentlich  gebessert  haben1). 
In  beiden  Staaten  bestehen  auch  zahlreiche  Pri- 

vat krankenanstalten,  für  deren  Errichtung  und 
Betrieb  eine  staatliche  Genehmigung  nur  ver- 

langt wird,  wenn  es  sich  um  Irrenanstalten  han- 
delt. Dasselbe  gilt  betreffs  ihrer  gesundkeits- 

polizeilichen  Beaufsichtigung2). 

Literatur:  Außer  der  beim  Art.  „Arzt"  ange- 
führten  noch  folgende  Werke:  H.  Abel,  Hand- 

buch der  praktischen  Hygiene,  Jena  1918.  — 
F.  Bresener,  Einrichtung,  Verwaltung  und 
ßeiricb  von  Krankenhäusern,  Leipzig  1913.  — 
E.  Dietrich  und  J.  Grober,  Ergebnisse  der 
Fortschritte  des  Kranken hauswesens,  Bd.  I,  IT  u. 

III,  Jena  1912, 191Su.  1920.—  R.  Eberle,  Taschen- 
buch der  Krankenpflege,  Weimar  1921.  —  E.  Eck- 

stein, Rechtshandbuch  für  private  und  öffent- 
liche Heilanstalten,  I'eterswatdau  1918.  —  W. 

Ena  Id.  Soziate  Medizin,  Berlin  1911.  — 
./.  Grober,  Das  deutsche  Krankenhaus,  2.  Aufl. 
./•/,<<  1922. —  A.  Grotjan,  Ki  unken  Hauswesen  u. 

■  äüe nvereine  im  Lichte  der  sozialen  Hy- 
giene, Leipzig  1908.  —  A.  Guttstadt,  Kranken- 

katislexikon  für  das  Deutsche  Reich,  Berlin 

1900.  —  G.  Liebe,  P.  Jacobsohn,  G. 
Hey  er,  Handbuch  der  Krankenversorgung  und 
Kimkenpflege,  Berlin  1899—1903.  —  Mencke, 
Aufgaben  des  Krankenhauses  kleiner  Städte, 
5.  Aufl,  Berlin  1909.  —  W.  Bauchwitz,  At- 
tat  und  Lehrbuch  der  Hygiene,  München  1909. 
Reicht ge sundheitsamt,  Das  Deutsche  Reich 
in  geiundheiilicher  Hinsicht,  Berlin  1907.  —  F. 
Jtuppil.  /),,*  allgemeine  Krankenhaus  der  Neu- 

zeit, Leipzig  19/8.  —  M.  Seitz,  Kleine  und 
mitden  Krankenhäuser,  Wien  1911.  —  Spring - 
/•hl.  Rechte  und  Pflichten  der  Unternehmer 
von  Privat-Kranken-  usw.  Anstalten,  Berlin 
1898.  —  S.  Starny,  Grundsäizlic/ie  Bestini 
mungenfür  Krankenluiuser  in  fremden  Ländern, 

')  Die  finanzielle  Lage   dieser   vorzugsweise «■«willige  Beiträge  unterhaltenen  Kranken- 
•   hat  rieh  in  England  seit  dem  Kriege 0    wie    im    Deutschen    Reiche    sehr    ver- 

Khlechtert,  m  daß  sie  i.  J.  1920  einen  Fehlbetrag 
von   rund    IfXJ    Mi II.    Goldmark    gehabt   haben den  man   mit  Hilfe  eines   Staatszuschusses   und ^feren  freiwilligen  Spenden  zu  decken  hofft 

|.  I  " -'   Ol«    im   AURlande  vorhandene  Zahi 
''"r  Kr  I  "i  and  der  darin  verfügbaren i    "  n  znverlaiuige  Angaben  zurzeit  nicht W>«  ebenso  wie  im  Deutschen  Reiche 

"."'  den  Vereinigten  Staa- 
"  '■■  L.   von  -i\\\)  Anstalten  mit  rund  200000 auf  4012  mit  rund  307000  Betten 

Leipzig  1910.  —  B.  Zeidler,  Handbuch  für 
den  Bau,  Errichtung  und  wirtschaftlichen  Be- 

trieb, Organisation  und  Verwaltung  von  Kran- 
kenanstalten und  Pflegehäusern,  Leipzig  1911.  — 

Ferner  die  Kommentare  zur  deutschen  Gewerbe- 

ordnung von  O.  Landmann-  Rö  hm,  er . 
6.  Aufl.,  1911;  v.  Rohrscheidt,  2.  Aufl.  Hoff- 

mann, 19./20.  Aufl.,  1921  und  die  FachbläUer: 
Medizinalarchiv,  Gewerbearchia,  Zeitschrift  für 
Ki ankenanstalten  und  Zeitschrift  für  Kranken- 

pflege. Hup  in  und. 

Krankenversicherung. 
1.  Entstehungsgeschichte  und  allgemeine 

Uebersicht.  2.  Das  Beschäftigungsverhältnis  als 
Grundlage  der  Versicherung.  3  Die  versicherten 

Personen,  a)  Versicherungspflicht.  b)  Versiche- 
rungsberechtigung. 4.  Die  Mitgliedschaft.  5.  Der 

Versicherungsfall.  6.  Die  Leistungen  der  Kranken- 
versicherung, a)  Allgemeines,  b)  Krankenhilfe. 

c)  Wochenhilfe,  d)  Sterbegeld,  e)  Familienhilfe. 
7.  Die  Versicherungsträger.  8.  Die  Aufbringung 
der  Mittel.  9.  Knappschaftliche  Krankenkassen. 
10.  Ersatzkassen  11.  Das  Verfahren.  12.  Sta- 

tistisches.   13.  Das  Ausland. 

1.  Entstehungsgeschichte  und  allge- 
meine Uebersicht.  Es  gibt  vielleicht  keinen 

stärkeren  Beweis  für  den  bahnbrechenden 
Willen  des  deutschen  Volkes  als  seine  Ar- 
beiterversichcrung,  die  aus  keimhaften  An- 

fängen, fast  aus  dem  Nichts,  in  einem  Jahr- 
zehnt, in  den  80er  Jahren  des  vorigen  Jahr- 

hunderts zu  einem  gewaltigen  Gebäude  em- 
porwuchs. Sie  bedeutet  einen  Markstein  auf 

dem  Wege  der  Entwicklung  zu  sozialer  Ge- 
rechtigkeit, und  wenn  sie  wegen  der  Forde- 

rungen, die  sie  an  den  einzelnen  stellt,  und 
wegen  der  teilweise  nur  kärglichen  Gaben, 
die  sie  gewährt,  häufig  mehr  der  Abneigung 
als  der  Freundschaft  begegnet,  so  ist  sie  doch 
im  Volksbewußtsein  so  fest  verankert,  daß  sie 
vielleicht  wesentlich  dazu  beigetragen  hat, 
das  Volk  vor  noch  schwereren  Erschütte- 

rungen zu  bewahren,  und  ohne  Zweifel 
wesentlich  helfen  wird,  die  noch  bevorstehen- 

den Jahre  der  Prüfung  zu  überwinden. 
Das  erste  Ergebnis  der  gesetzgeberischen 

Arbeiten  auf  dem  Gebiete  der  Reichsver- 
sicherung war  die  Regelung  der  Krankenver- 

sicherung, die  den  Gegenstand  dieser  Aus- 
führungen bildet.  Das  erste  Krankenver- 

sicherungsG.  erging  am  15./VI.  1883.  Durch 
G.  v.  10./IV.  1892  wurde  es  abgeändert  und 
am  gleichen  Tage  neu  bekanntgemacht. 
Weitere  Aenderunjren  erfolgten  durch  die 
GG.  v.  30./VI.  1900  und  25./V.  1903,  bis 
schließlich  die  Gesamtkodifikation  des  Ar- 

beiterversicherungsrechts  in  der   Reichs ver- 
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Sicherungsordnung1)  v.  19./VII.  1911  erging, 
der  unter  neuer  wesentlicher  Aenderung  das 
Recht  der  Krankenversicherung  als  zweites 
von  den  sechs  Büchern  einverleibt  wurde. 

Mit  einer  derartigen  umfassenden  Kodifika- 
tion wird  in  der  Regel  ein  gewisser  Abschluß, 

zum  wenigsten  ein  Ruhepunkt  in  der  Ent- 
wicklung erzielt.  Die  RVO.  hat  ein  ganz  ent- 

gegengesetztes Schicksal  gehabt.  Alsbald 
nach  ihrem  Inkrafttreten  —  das  zweite  Buch 
trat  am  l./I.  1914  in  Kraft  —  setzte  mit  dem 
Beginne  des  Krieges  eine  Fülle  von  abändern- 

den Verordnungen  und  Gesetzen  ein,  die  in 
der  Nachkriegszeit  zu  einer  kaum  überseh- 

baren Flut  neuer  Gesetze  anwuchs.  Die 

abändernden  Vorschriften,  denen  die  Recht- 
sprechung kaum  zu  folgen  vermochte,  be- 

trafen in  besondere  hohem  Maße  das  Gebiet 
der  Krankenversicherung.  Sie  werden  im 
folgenden,  soweit  erforderlich,  an  der  durch 
den  Bachlichen  Fortgang  der  Erörterung  ge- 

botenen Stelle  erwähnt  werden. 

Den  Zweck  der  Krankenversicherung 
bildet  die  Fürsorge  für  die  in  abhängiger  Stel- 

lung arbeitende  Bevölkerung  im  Falle  der 
Krankheit  Her  Begriff  der  Krankheit  ist  in 
der  RVO.  nicht  ausdrücklich  erörtert.  Aus 

der  Begrenzung  der  den  Gegenstand  der  Ver- 
sicherung bildenden  Leistungen  (§  182)  er- 

gibt sich  aber,  daß  nur  derjenige  regelwidrige 
Gesundheitszustand  als  Krankheit  im  Sinne 

des  Gesetzes  gilt,  der  eine  Krankenpflege 
(ärztliche  Behandlung  und  Versorgung  mit 
Arznei  oder  anderen  Heilmitteln)  erfordert 
oder  den  Erkrankten  arbeitsunfähig  macht. 
Der  Begriff  der  Krankheit  ist  also  enger  als 
im  medizinischen  Sinne.  —  Mit  der  Kranken- 

versicherung verbunden  ist  eine  Versicherung 
für  den  Fall  des  Wochenbetts  und  für  den 

Todesfall  (Sterbegeld). 
Die  hiermit  im  allgemeinen  umschriebene 

Aufgabe  sucht  das  Gesetz  im  Wege  einer 
Versicherung  zu  lösen  dergestalt,  daß  die 
im  Versicherungsfalle  zu  gewährenden  Lei- 

stungen durch  regelmäßige  Beiträge  aller 
Versicherten  und  teilweise  ihrer  Arbeitgeber 
aufgebracht  werden.  Die  Versicherung  ist 
eine  staatliche,  eine  Reichsversicherung,  ihre 
gesetzliche  Regelung  gehört  dem  öffentlichen 
Rechte  an.  Sie  will  nicht  nur  dem  Bedürfnis 
des  einzelnen  dienen,  sondern  auch  das  Wohl 
der  Allgemeinheit  fördern,  indem  sie  nicht 
nur  die  Not  von  vielen  einzelnen  abwendet, 

sondern  auch  die  gesundheitlichen  Verhält- 
nisse des  ganzen  Volkes  zu  heben  trachtet. 

Daher  kommt  es  auf  eine  Massenwirkung  an. 
Eine  restlose  Erfassung  der  Massen  ist  aber 
ohne  staatlichen  Zwang,  wenn  überhaupt 
irgendwo,  so  doch  jedenfalls  nicht  auf  einem 

*)  Abgekürzt:  RVO.  Soweit  im  folgenden 
Paragraphen  ohne  Hinzufügung  einer  Gesetzes- 

quelle angeführt  werden,  handelt  es  sich  um 
Vorschriften  der  RVO. 

Gebiete  möglich,  auf  dem  die  Früchte  gegen- 
wärtiger Aufwendungen  dem  einzelnen  gar 

nicht  oder  erst  in  unbestimmter  Zukunft 
reifen.  Das  Bedürfnis  der  Sicherung  gegen 
die  Wechselfälle  des  Lebens  tritt  bei  der 

körperlich  rüstigen  handarbeitenden  Be- 
völkerung gegenüber  der  Sorge  für  das  täg- 

liche Auskommen  in  den  Hintergrund.  Den 
Kern  der  staatlichen  Krankenversicherung 
bildet  daher  —  wie  bei  den  Nachbargebieten, 
der  Versicherung  gegen  Unfall  und  Invalidi- 

tät —  der  Versicherungszwang.  Er  besteht 
darin,  daß  die  Angehörigen  gewisser  Berufs- 

gruppen auf  Grund  ihres  Beschäftigungsver- 
hältnisses ohne  weiteres  versichert  sind.  Sie 

genießen  ohne  weitere  Voraussetzungen  den 

Schutz  der  Versicherung,  einerlei  ob  sie  Bei- 
träge geleistet  haben  oder  nicht.  Sie  haben 

andererseits  kraft  gesetzlichen  Zwanges  die 
ihnen  auferlegten  Milgliedspflichten  zu  er- 

füllen, insbesondere  die  auf  sie  entfallenden 

Beitrage  zu  entrichten.  Die  Versicherungs- 
pflicht  ergreift  ferner  die  Arbeitgeber  der 
Versicherten,  die  ihrerseits  zur  Aufbringung 
d(  r  erforderlichen  Mittel  beizutragen  und  die 
zur  Durchführung  der  Versicherung  gebotene 
Meldungen  zu  erstatten  haben.  —  Neben 
dieser  Zwangsversicherung  besteht  in  ge- 
wisBen  Grenzen  die  Möglichkeit  einer  frei- 

willigen Versicherung. 
Wie  bereits  bemerkt,  betrachtet  das 

Reich  die  Krankenversicherung  als  eine 
staatliche  Aufgabe.  Von  diesem  Gesichts- 

punkte aus  möchte  es  naheliegen,  eine 
Durchführung  dieser  Aufgabe  durch  Organe 
des  Reiches  zu  erwarten.  Statt  dessen  ist 

das  Reich  an  der  Durchführung  der  Kranken- 
versicherung nur  insoweit  beteiligt,  als  die 

höchstinstanzliche Rechtsprechung  in  Spruch- 
und  Beschlußsachen  in  die  Hand  einer 
Reichsbehörde,  des  Reichsversicherungsamts, 
gelegt  ist.  Die  Rechtsprechung  der  unteren 
Instanzen,  die  Durchführung  und  Beauf- 

sichtigung der  Organisation  ist  Sache  der 
Länder.  Als  Träger  der  Versicherung  aber 

sind  Selbstverwaltungskörper,  Kranken- 
kassen, geschaffen,  die  —  im  wesentlichen 

auf  örtlicher  Grundlage  (Gemeinden  oder 
untere  Verwaltungsbezirke)  —  aus  den 
Kreisen  der  Arbeitgeber  und  der  Arbeit- 

nehmer unter  überragendem  Einflüsse  der 
letzteren  gebildet  werden.  Auf  diese  Weise 
wird  die  Versicherung  den  an  ihr  Beteiligten 
innerlich  näher  gebracht  und  jedenfalls 
a  priori  vor  dem  Mißtrauen  bewahrt,  das  der 
Bürger  gemeinhin  den  Einrichtungen  des 
Staats  als  bureaukratischen  Gebilden  ent- 

gegenbringt. 2.  Das  Beschäftigungsverhältnis  als 
Grundlage  der  Versicherung.  Für  die 
Entstehung  eines  Versicherungsverhältnisses 
ist  die  Tatsache  eines  Beschäftigungs Ver- 

hältnisses   von    entscheidender    Bedeutung. 
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Nur  die  Tatsache  der  Arbeit,  und  zwar  in 

bestimmten  Berufsgruppen,  gibt  den  An- 

spruch auf  soziale  Fürsorge.  Ein  Beschäfti- 
gungsverhältnis wird  in  der  Regel  durch  einen 

Dienstvertrag  begründet,  durch  den  eine 
Person  einer  anderen  unter  Vereinbarung 
einer  Gegenleistung  Dienste  zusagt.  Ein 
privat-  oder  öffentlich-rechtlicher  Dienst- 

vertrag ist  aber  nicht  erforderlich,  anderer- 
seits nicht  hinreichend,  um  ein  Beschäfti- 

gungsverhältnis entstehen  zu  lassen.  Auch 
ohne  Vertragschluß  kann  eine  Beschäftigung 
stattfinden,  auch  bei  Vorliegen  eines  rechts- 

gültigen Vertrages  kommt  eine  Beschäftigung 
häufig  nicht  zustande.  Nicht  die  rechtliche 
Formulierung,  sondern  die  wirtschaftliche 
Tatsache  ist  entscheidend.  Diese  wirtschaft- 

liche Bedeutung  wird  von  der  Rechtsprechung 
so  sta:k  betont,  daß  beispielsweise  der  (miß- 

glückte) Arbeitsversuch  einer  Person,  die 
wegen  Krankheit  oder  sonstiger  Erwerbs- 

unfähigkeit die  übernommene  Arbeit  nicht  in 
wirtschaftlich  in  Betracht  kommendem  Maße 
zu  leisten  vermag,  als  ungeeignet  angesehen 
wird,  ein  Beschäftigungsverhältnis  zu  be- 

gründen. Dieser  Einschränkung  bedarf  es, 
um  die  Versicherung  vor  der  Ausnutzung 
durch  Personen  zu  schützen,  die  ihre  Lei- 

stungen bereits  in  vollem  Ausmaße  genossen 
haben  oder  für  die  sie  ihrer  Begrenzung  nach 
Berufsgruppen  entsprechend  nicht  bestimmt 
ist  Ein  Beschäftigungsverhältnis  setzt  also 
die  Arbeitsfähigkeit  der  beschäftigten  Per- 

son bei  seiner  Entstehung,  in  diesem  Sinne 
also  die  Eignung  der  beschäftigten  Person 
zu  der  übernommenen  Arbeit  voraus.  Im 
übrigen  ist  der  Begriff  der  Beschäftigung 
im  weitesten  Sinne  auszulegen.  Er  umfaßt 
nicht  nur  die  wirkliche  Arbeitsleistung,  son- 

dern auch  die  Ruhepausen  sowie  gering- 
fügige Unterbrechungen,  die  infolge  von 

Urlaub  oder  aus  anderen  Gründen,  z.  B. 
infolge  von  Witterungseinflüssen,  eintreten. 
Der  einzelne  Fall  erfordert  dabei  eine  Be- 

ßhtigung  aller  Tatumstände  in  der 
Richtung,  ob  das  zwischen  Arbeitgeber  und 
-nehmer  geknüpfte  tatsächliche  Band  bereits 
besteht,  noch  tortbesteht  oder  als  gelöst  zu 
("trachten  ist.  Maßgebend  ist  in  erster  Linie, 
ob  der  Arbeitnehmer  dem  Arbeitgeber  zur 

•  '  von  Diensten  zur  Verfügung  steht, 
•■'■  »1  I  die  Anforderungen  in  dieser  Hinsicht, »e  bei  Beurlaubungen,  nicht  über- 

spannt werden  dürfen. 
Das  Besdiäftigungsverhältnis  bedingt  ein 

Verhältnis  der  Leber-  und  Unterordnung EWUChen  einem  Arbeitgeber  und  einem  Ar- 
beitnehmer. Der  Beschäftigte  befindet  sich 

">  einem  Verhältnis  persönlicher  Abhängig- 
inem  Arbeitgeber,  das  ihn  den 

Weisungen  des  letzteren  oder  seiner  Mittels- 
(Bevollmächtigten,  Vorarbeiter) 

ttuwichtüeh  der  zu  leistenden  Arbeit  unter- 

wirft. Dies  unterscheidet  ihn  von  dem  selb- 
ständig, wenn  auch  auf  Bestellung  Arbeiten- 

den, dem  auf  eigene  Rechnung  arbeitenden 
Handwerksmeister  und  ähnlichen,  die  in 
der  Einteilung  ihrer  Arbeitszeit  und  in  der 
Art  der  Ausführung  der  Arbeit  fremden 

"Weisungen  nicht  unterliegen,  mögen  sie  auch wirtschaftlich  ebenso  oder  noch  in  höherem 
Grade  als  der  Beschäftigte  von  ihrem  Auf- 

traggeber abhängen.  Die  Grenzen  sind  flüssig, 
wirtschaftlicher  Blick  und  natürliches  Ab- 

wägen der  verschiedenen  Umstände  müssen 
im  Einzelfall  entscheiden. 

Das  Verhältnis  der  Unterordnung  und 
persönlichen  Abhängigkeit  muß  auf  freiem 
Austausch  von  Arbeit  und  Gegenleistung 
beruhen.  Arbeiten,  die  lediglich  auf  Grund 
eines  familienrechtlichen  Gewaltverhält- 

nisses gefordert  und  geleistet  werden,  be- 
gründen kein  Beschäftigungsverhältnis  in 

unserem  Sinne.  Hauskinder,  die  im  Betriebe 
des  Vaters,  in  der  Wirtschaft  der  Mutter 
tätig  sind,  können  als  beschäftigte  Arbeit- 

nehmer nur  unter  besonderen  Umständen 
angesehen  werden,  Ehegatten  überhaupt 
nicht  (§  159).  Unfreie  Personen  wie  Ge- 

fangene, Kriegsgefangene,  Internierte  unter- 
liegen der  Versicherung  grundsätzlich  nicht, 

weil  sie  wegen  persönlicher  Unfreiheit  ein  auf 
freiem  Austausch  beruhendes  Beschäftigungs- 

verhältnis nicht  eingehen  können.  Während 
des  Krieges  galten  besondere  Vorschriften, 
die  hier  übergangen  werden  können. 

Das  Beschäftigungsverhältnis  muß  in  der 
Regel  ein  entgeltliches  sein  (§  165  Abs.  2), 
d.  h.  für  die  Arbeitsleistung  muß  eine  Gegen- 

leistung gewährt  werden,  die  in  Gehalt,  Lohn, 
Gewinnanteilen,  Sach-  oder  anderen  Be- 

zügen bestehen  kann.  Die  Vergütung  braucht 
nicht  notwendig  von  dem  Arbeitgeber  selbst 
gewährt  zu  werden;  es  genügt  auch,  wenn 
sie  von  anderen  Personen,  sei  es  auch  nur 
gewohnheitsmäßig,  gegeben  wird  (Trinkgeld 
der  Kellner).  Nur  bei  Lehrlingen,  bei  denen 
die  Gegenleistung  in  der  Gewährung  der 
Ausbildung  besteht,  ist  ein  Entgelt  nicht 
Voraussetzung  für  die  Versicherung. 

3.  Die  versicherten  Personen,  a)  Ver- 
sicherungspflicht. Der  Kreis  der  ver- 

sicherten Personen  bestimmt  sich  nach  der 

Art  ihrer  Beschäftigung.  Die  Beschäftigungs- 
arten, welche  die  Versicherungspflicht  be- 

gründen, sind  in  §  165  der  RVO.  aufgezählt. 
Man  kann  zunächst  zwei  Hauptgruppen 
unterscheiden:  solche,  die  ohne  Rücksicht 
auf  die  Höhe  des  Entgelts  zur  Versicherung 
verpflichten,  und  andere,  bei  denen  die  Ver- 

sicherungspflicht nur  gegeben  ist,  wenn  der 
Jahresarbeitsverdienst  der  in  Betracht  kom- 

menden Person  einen  gewissen  Betrag  nicht 
übersteigt.  Unabhängig  von  der  Höhe  des 
Entgelts  sind  versicherungspflichtig  Ar- 

beiter, Gehilfen,  Gesellen,  Lehrlinge  (außer 
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Handlungslehrlingen  und  Lehrlingen  in  Apo- 
theken), Dienstboten  sowie  die  Schiffs- 
besatzung deutscher  Seefahrzeuge  und  die 

Besatzung  von  Fahrzeugen  der  Binnenschiff- 
ulirt  mit  Ausnahme  des  Schiffers,  die  Schiffs- 

besatzung von  Seefahrzeugen  jedoch  nur  in- 
soweit, als  sie  nicht  unter  die  §§  59—62  der 

SeemannsordnunK  fällt  und  auf  diese  Weise 
für  den  Fall  der  Krankheit  versorgt  ist.  Für 
die  andere  der  erwähnten  Hauptgruppen  be- 

steht eine  Versicherungsgrenze  in  dem  Sinne, 
daß  sie  der  Versicherungspflicht  nur  unter- 

liegen, wenn  ihr  regelmäßiger  (bei  schwanken- 
den Bezügen  möglichst  nach  dem  Durch- 

schnitt einer  Reihe  von  Jahren  zu  ermitteln- 
der) Jahresarbeitaverdienst  einen  gewissen 

Betrag  an  Entgelt  nicht  übersteigt.  Dieser 
Betrag  war  von  der  RVO.  zunächst  auf 
2500  M.  beziffert,  wurde  durch  V.  v.  22./XI. 
1918  mit  gewissen  Beschränkungen  auf  5000, 
durch  V.  v.  30./1V.  1920  auf  15000  und  durch 
das  G.  über  Versicherungspflicht,  Versiche- 
rungsbciechtigung  und  Grundlöhne  in  der 
Krankenversicherung  v.  28./XI1. 1921  (RGBl. 
1922  S.  5)  allgemein  auf  40000  M.  erhöht. 
Zu  dieser  Gruppe  gehören  Betriebsbeamte, 
Werkmeister  und  andere  Angestellte  in  ähn- 

lich gehobener  Stellung,  sämtlich,  wenn  diese 
Beschäftigung  ihren  Hauptberuf  bildet, 
Handlungsgehilfen  und  -lehrlinge,  Gehilfen 
und  Lehrlinge  in  Apotheken,  Bühnen-  und 
Orchestermitglieder  ohne  Rücksicht  auf  den 
Kunstwort  ihrer  Leistungen,  Lehrer  und 
Erzieher,  schließlich  Schiffer,  soweit  für  sie 

nicht  durch  die  §§  553— 553b  des  Handels- 
gesetzbuchs gesorgt  ist. 

Die  Zugehörigkeit  zu  den  einzelnen  hier 
nur  aufgezählten  Berufsgruppen  bildet  in 
zahlreichen  Einzelfällen  den  Gegenstand 
des  Streits.  Der  Begriff  des  Gehilfen,  des 
Lehrlings,  des  Angestellten  in  gehobener 
Stellung  hat  keine  scharfen  Grenzen  und 
bietet  der  Auslegung  mannigfache  Schwierig- 

keiten. Eine  ausführliche  theoretische  und 

kasuistische  Erörterung  enthält  die  Anleitung 
des  Reichsversicherungsamts  über  den  Kreis 
der  versicherten  Personen  (Amtliche  Nach- 

richten des  RVA.  1912  S.  721  ff.). 

Eine  besondere  Stellung  unter  den  ver- 
sicherten Personen  nehmen  die  Hausge- 

werbetreibenden ein.  Das  sind  diejenigen 
selbständigen  Gewerbetreibenden,  die  in 
eigenen  Betriebsstätten  im  Auftrag  und  für 
Rechnung  anderer  Gewerbetreibender  oder 
öffentlicher  Verbände,  öffentlicher  Körper- 

schaften oder  gemeinnütziger  Unternehmun- 
gen gewerbliche  Erzeugnisse  herstellen  oder 

bearbeiten  (§  162  in  der  Fassung  des  G. 
v.  30./IV.  1922).  Sie  nehmen  eine  Mittel- 

stellung zwischen  Unternehmern  und  Lohn- 
arbeitern ein,  insofern  als  sie  persönliche 

Unabhängigkeit  mit  der  regelmäßigen  Be- 
schäftigung für  einen  oder  mehrere  Gewerbe- 

treibende (im  Gegensatz  zum  unmittelbaren 
Verkehr  mit  dem  Verbraucher)  verbinden. 
Diese  Art  Personen  unterliegen  der  Ver- 

sicherungspflicht, sofern  ihnen  nicht  ein 
jährliches  Einkommen  von  40000  M.  sicher 
ist  (§  165  Abs.  1  Nr.  6);  Befreiungen  kann  der 
Reichsrat  im  einzelnen  Falle  beschließen 

(§  467). Die  nach  den  vorstehenden  Ausführungen 
versicherungspflichtigen  Personen  werden 
ohne  Rücksicht  auf  Alter,  Geschlecht  und 
Staatsangehörigkeit  grundsätzlich  von  dem 
Versicherungszwange  ergriffen,  sobald  und 
solange  sie  eine  der  genannten  Beschäfti- 

gungen ausüben.  Nach  §  168  der  RVO.  ist 
aber  der  Bundesrat  (Reichsrat)  ermächtigt, 
vorübergehende  Dienstleistungen  für  ver- 

sicherungsfrei zu  erklären.  Das  ist  in  ziem- 
lich ausgibigem  Maße  durch  die  Bek.  v. 

17./XI.  1913  (RGBl.  S.  756)  geschehen,  bei 
der  im  einzelnen  zweifelhaft  sein  kann,  ob 
sie  sich  tatsächlich  auf  vorübergehende 
Dienstleistungen  beschränkt.  Befreit  sind 
insbesondere  gelegentliche,  aushilfsweise, 
nebenher  (d.  h.  neben  einer  anderweiten 

Berufstätigkeit)  geleistete  sowie  zu  schleu- 
niger Hilfe  bei  Unglücksfällen  gewährte 

Dienste  in  gewissen  zeitlichen  Grenzen.  Da- 
von abgesehen,  enthält  das  Gesetz  selbst  eine 

Reihe  von  Befreiungen,  die  teils  ohne  wei- 
teres, teils  auf  Antrag  des  Versicherten  oder 

des  Arbeitgebers  Platz  greifen  (§§  169—175 
in  der  Fassung  der  V.  v.  3./II.  1919,  RGBl. 
S.  191).  Hervorzuheben  ist  die  Versiche- 

rungsfreiheit der  Reichs-,  Staats-  und  Ge- 
meindebeamten sowie  der  Lehrer  und  Er- 

zieher an  öffentlichen  Anstalten,  wenn  für  sie 
eine  mindestens  gleichwertige  Fürsorge  durch 
ihren  Arbeitgeber  gewährleistet  ist  oder  so- 

lange sie  lediglich  für  ihren  Beruf  ausgebildet 
werden.  Die  früher  für  die  in  der  Landwirt- 

schaft Beschäftigten  und  für  Dienstboten 
zugelassenen  Befreiungen  (§§  418,  419,  435) 
sind  durch  die  V.  v.  3./II.  1.919  beseitigt. 

Der  Versicherungszwang  findet  seine 
Grenze  an  den  Grenzen  der  Staatsgewalt. 
Er  ist  daher  grundsätzlich  auf  das  Gebiet  des 
Reichs  beschränkt.  Auf  diesem  ergreift  er 

sämtliche  Beschäftigungen,  die  ihrem  In- 
halte nach  versicherungspflichtig  sind,  ohne 

Rücksicht  auf  die  Staatsangehörigkeit  der 

Beschäftigten  oder  ihrer  Arbeitgeber.  Vor- 
übergehend auf  das  Reichsgebiet  über- 

greifende Arbeiten  ausländischer  Betriebe 
sind  jedoch  nach  der  bereits  erwähnten  Bek. 
v.  17./XI.  1913  versicherungsfrei.  Anderer- 

seits fallen  vorübergehend  von  inländischen 
Betrieben  zu  Arbeiten  im  Auslande  (Aus- 

strahlungen inländischer  Betriebe)  entsandte 

Beschäftigte  unter  die  deutsche  Kranken- 
versicherung. Abweichende  Vereinbarun- 

gen mit  anderen  Staaten  sind  zulässig 

(§  157). 
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b)  Versicherungsberechtigung.  Eine 
Reihe  Personen,  die  nicht  zwangsversichert 

sind,  haben,  sofern  nicht  ihr  jährliches  Ge- samteinkommen 40000  M.  übersteigt,  die 

Berechtigung,  freiwillig  der  Versicherung  bei- 
zutreten. Dahin  gehören  versicherungsfreie 

Beschäftigte,  die  einer  an  sich  versicherungs- 
pflichtigen Beschäftigung  obliegen;  Familien- 
angehörige des  Arbeitgebers,  die  ohne  eigent- 

liches Arbeitsverhältnis  und  ohne  Entgelt  in 
seinem  Betriebe  tätig  sind;  Gewerbetreibende 
und  andere  Betriebsunternehmer,  die  regel- 

mäßig in  ihren  Betrieben  höchstens  zwei  Ver- 
sicherungspflichtige beschäftigen.  Die 

Satzung  der  Krankenkasse  kann  die  Ver- 
sicherungsberechtigung ferner  von  einer  be- 

stimmten Altersgrenze  und  von  der  Vor- 
legung eines  ärztlichen  Gesundheitszeug- 

nisses abhängig  machen. 
4.  Die  Mitgliedschaft.  Der  Versiche- 

rungspflichtige wird  mit  dem  Beginn  seiner 
Versicherungspflicht,  der  Versicherungs- 

berechtigte durch  seine  ordnungsmäßige  An- 
meldung Mitglied  einer  bestimmten  Kranken- 

kasse (§§  306,  310).  Die  Mitgliedschaft  endet 
bei  der  Zwangsversicherung  im  allgemeinen 
mit  der  Beendigung  der  versicherungspflich- 

tigen Beschäftigung;  sie  kann  aber,  sofern 
nicht  der  Versicherte  Mitglied  einer  anderen 
Krankenkasse  oder  einer  knappschaftlichen 
Krankenkasse  wird  (§  312),  unter  gewissen 
Voraussetzungen  freiwillig  fortgesetzt  werden 
(§  313).  Arbeitsunfähige  bleiben  über  die 
Beendigung  des  Beschäftigungsverhältnisses 
hinaus  Mitglieder,  solange  die  Kasse  ihnen 
Leistungen  zu  gewähren  hat,  indessen  nur 
für  die  Dauer  der  Arbeitsunfähigkeit  (§  311). 
Die  Mitgliedschaft  Versicherungsberechtigter 
erlischt  bei  ihrem  Austritt  aus  der  freiwilligen 
Versicherung,  bei  mehrfachem  Verzug  in 
der  Beitragsleistung  (§  314)  sowie  bei  dem 
fJebertritl  zu  einer  anderen  Kasse  auf  Grund 
einer  versicherungspflichtigen  Beschäftigung. 
Niemand  kann  Mitglied  mehrerer  Kassen 
sein.  Besonderheiten  über  Beginn  und  Ende 
der  Mitgliedschaft  gelten  bei  unständig  Be- 

schäftigten und  Hausgewerbetreibenden 
(§§  442,  447,  466  ff.  in  der  Fassung  des  G.  v. 
3Ö./IV.  1922).    Abgesehen  von  diesen  beson- 

Fällen  ist  für  das  Bestehen  der  Mit- 
»i  I  vr  icherungspflichtiger  Personen 

die  An-  oder  Abmeldung  bei  der  Kasse  regel- 
mäßig ohne  Bedeutung.  Auch  unrichtige  Mel- 
können  im  allgemeinen  die  wahre,  d.h. 
mittelbar  aus  dem  Gesetze  folgende 

Mitgliedschaft  aicht  beeinträchtigen.  Die  in 
den  §§  3178.  den  Arbeitgebern  auferlegten 
Meldungen  dienen  nur  der  ordnungsmäßigen 
Abwicklung  der  Kassengeschäfte.  Zum 
Schutze  der  Versicherten  schreibt  aber  §  315 
ror,  daß  eine  Kasse,  die  für  einen  Versiche- 

riichtigen  nach  vorschriftsmäßiger  An- 
meldung drei  Monate  ununterbrochen  und 

unbeanstandet  die  Beiträge  angenommen  hat, 
ihn,  solange  sich  sein  Beschäftigungsverhält- 

nis nicht  ändert,  als  Mitglied  mindestens  bis 
zu  dem  Tage  anzuerkennen  hat,  wo  der 
Kassenvorstand  ihn  oder  seinen  Arbeitgeber 
schriftlich  an  eine  andere  Kasse  verweist 

(sog.  formale  Mitgliedschaft). 
Die  (wahre  oder  formale)  Mitgliedschaft 

begründet  das  Recht  auf  die  gesetzlichen  oder 
satzungsmäßigen  Versicherungsleistungen,  die 
Pflicht  zur  Beitragsleistung,  das  Recht  und 
die  Pflicht,  in  dem  gesetzlich  vorgesehenen 
Rahmen  an  der  Verwaltung  der  Kasse  teil- 

zunehmen (Wahlrecht).  Das  Recht  auf  die 
Kassenleistungen  kann  aber  auch  noch  nach 
Beendigung  (als  Nachwirkung)  der  Mitglied- 

schaft und  selbst  ohne  Mitgliedschaft  ent- 
stehen. Wenn  ein  Versicherter  wegen  Er- 

werbslosigkeit aus  der  Versicherung  aus- 
scheidet, so  verbleibt  ihm  nämlich  unter 

gewissen  Voraussetzungen  und  mit  gewissen 
Beschränkungen  der  Anspruch  auf  die  Lei- 

stungen der  Krankenversicherung,  wenn 
binnen  drei  Wochen  nach  dem  Ausscheiden 

der  Versicherungsfall  eintritt  (§  214).  Aehn- 
lich  der  Vorschrift  über  die  formale  Mitglied- 

schaft versicherungspflichtiger  Personen  ist 
ferner  vorgesehen,  daß  versicherungsunfähige 
Personen,  die  vorschriftsmäßig  und  nicht  vor- 

sätzlich unrichtig  angemeldet  worden  sind, 
der  satzungsmäßigen  Leistungen  teilhaftig 
werden,  wenn  die  Kasse  drei  Monate  un- 

unterbrochen und  unbeanstandet  die  Beiträge 
angenommen  hat  und  sich  erst  nach  Eintritt 
des  Versicherungsfalls  herausstellt,  daß  sie 
weder  versicherungspflichtig  noch  versiche- 

rungsberechtigt gewesen  sind  (§  213,  sog. 
formale  Versicherung).  Die  Bedeutung  dieser 
Vorschrift  liegt  weniger  darin,  daß  das  be- 

rechtigte Vertrauen  auf  den  Schutz  der  Ver- 
sicherung zu  belohnen  ist,  als  in  dem  Aus- 

schluß langwieriger  Ermittlungen  über  das 
Versicherungsverhältnis  nach  Eintritt  des 
Versicherungsfalls.  Sie  kommt  also  wesent- 

lich den  rechtmäßig  Versicherten  zugute. 
5.  Der  Versicherungsfall.  Den  Mittel- 

punkt oder,  wie  man  sagen  kann,  den  Brenn- 
punkt der  Versicherung  bildet  der  Versiche- 

rungsfall. Er  kennzeichnet  den  Zweck  der 
gesamten  Institution,  er  ist  für  die  Ent- 

stehung und  den  Umfang  des  Anspruchs  von 
entscheidender  Bedeutung.  Er  löst  im  Augen- 

blicke seines  Eintritts  die  Wirkungen  des 
Versicherungsverhältnisses  aus,  und  zwar 
in  so  bestimmender  Weise,  daß  grundsätzlich, 
d.  h.  überall,  wo  das  Gesetz  nicht  eine  aus- 

drückliche Ausnahme  vorsieht,  nachträgliche 
Veränderungen  des  Versicherungsverhält- 

nisses für  die  Beurteilung  des  Versicherungs- 
falls und  seiner  Folgen  ohne  Bedeutung  sind. 

Der  Versicherungsfall  ist  dasjenige  Ereignis, 
wegen  dessen  das  Versicherungsverhältnis 
begründet  wird,  und  das  daher  in  der  Person 
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des  Versicherten  den  Anspruch  auf  die  Ver- 
sicherungsleistungen  erzeugt. 

Die  Krankenversicherung  in  dem  weiteren 
Sinne,  den  die  RVO.  mit  diesem  Begriffe 
verbindet,  kennt  ihrem  mehrfachen  Zwecke 

entsprechend  drei  Arten  von  Versicherungs- 
fällen, die  Krankheit,  den  Todesfall  und  die 

Entbindung.  Sie  betreffen  zunächst  die 
Person  des  oder  der  Versicherten  selbst, 
wiederholen  sich  aber  in  der  teils  gesetzlich 
vorgeschriebenen,  teils  der  einzelnen  Kassen- 

satzung überlassenen  Familienversicherung, 
SO  daß  man  statt  von  dreien  auch  von  sechs 
Arten  der  Versicherungsfälle  sprechen  kann. 
Der  Begriff  der  Krankheit,  der  hier  allein 
einer  besonderen  Erläuterung  bedarf,  ist 
bereits  erörtert,  wo  im  allgenuinen  von  den 
Zwecken  der  Krankenversicherung  die  Rede 
war.  Dabei  wurde  ausgeführt,  daß  der 

Begriff  in  einem  engeren  Sinne  als  bei  medi- 
zinischer Betrachtung  zu  verstehen  sei.  So- 

weit es  sich  um  den  Begriff  der  Krankheil 

(des  Krank-seins)  im  allgemeinen  handelt, 
ist  daran  festzuhalten.  Wenn  man  dagegen 
den  einzelnen  Krankheitsfall  ins  Auge  faßt, 
ist  das  Verhältnis  umgekehrt  Der  Vereiche- 
rungs-Krankheilsfall  umfaßt  den  gesamten 
der  Behandlung  bedürftigen  oder  mit  Arbeits- 

unfähigkeit verbundenen  regelwidrigen  Zu- 
stand des  Patienten  ohne  Unterscheidung 

der  etwa  verschiedenartigen  neben  oder  un- 
mittelbar nacheinander  wirkenden  medizi- 

nischen Leiden.  Er  ist  insofern  erheblich 

weiter  und  allgemeiner  als  der  ärztliche  Be- 
griff. Das  einzelne  Leiden,  die  „Krankheits- 

ursache", ist  von  einer  gewissen  Bedeutung 
nur  bei  Wiederholung  des  Versicherungs- 

falls (§  188). 
6.  Die  Leistungen  der  Krankenver- 

sicherung, a)  Allgemeines.  Die  Leistungen 
der  Krankenversicherung  zerfallen  in  die 
sog.  Regelleistungen,  die  gesetzlich  vorge- 

schrieben sind,  und  die  von  dem  Gesetz  in 

bestimmten  Grenzen  zugelassenen  Mehr- 
leistungen, über  die  die  Satzung  der  einzelnen 

Kasse  bestimmen  darf  (§  179). 
Der  Anspruch  auf  Mehrleistungen  kann 

von  der  Zurücklegung  einer  Wartezeit  ab- 
hängig gemacht  werden  (§§  208,  209). 

Weiter  ist  zu  unterscheiden  zwischen  ein- 
maligen (Sterbegeld,  Entbindungskosten)  und 

fortlaufenden,  nach  der  Dauer  des  Versiche- 
rungsfalls sich  bemessenden  Leistungen.  Auch 

die  fortlaufenden  Leistungen  sind  im  Gegen- 
satz zu  den  Renten  der  Unfall-  und  Inva- 

lidenversicherung von  vornherein  zeitlich 
begrenzt  (§§  183, 187  Nr.  1, 195a  Nr.  3  und  4, 
195  b  Abs.  1).  Ihrem  Inhalte  nach  zerfallen 
die  Leistungen  in  Sachleistungen  (ärztliche 
Behandlung,  Arznei,  Heilmittel)  und  Bar- 

leistungen. Die  letzteren  bemessen  sich  regel- 
mäßig nach  einem  Grundlohn,  den  die 

Satzung   nach   dem   wirklichen   Arbeitsver- 

dienst der  einzelnen  Versicherten  oder  nach 
dem  durchschnittlichen  Tagesentgelt  der 
Mitglieder,  in  diesem  Falle  unter  Einteilung 
der  .Mitglieder  in  verschiedene  Berufsklassen 
oder  Lohnstufen,  festsetzt.  Bei  dieser  Fest- 

setzung muß  der  Entgelt  berücksichtigt 
werden,  soweit  er  40  M.  für  den  Arbeitstag 
nicht  übersteigt;  darüber  hinaus  darf  er 
bis  zu  80  M.  für  den  Arbeitstag  berücksich- 

tigt werden  (§  180  in  der  Fassung  des  G.  v. 
28./XII.  1921,  s.  auch  §  181). 

Der  Anspruch  auf  die  Versicherungs- 
leistungen entsteht  ohne  Rücksicht  auf  die 

geleisteten  Beiträge  mit  der  Mitgliedschaft 

(§  206),  bei  Wochenhilfe  und  Familien- 
wochenhilfe  aber  erst  nach  Zurücklegung 

einer  gewissen  Versicherungsdaucr;  für  ledig- 
lich versicherungsberechtigte  Mitglieder  kann 

die  Satzung  allgemein  eine  Wartezeit  vor- 
sehen (§  207).  Die  Ansprüche  sind  insofern 

besonders  geschützt,  als  sie  im  allgemeinen 
der  Aufrechnung  mit  Gegenforderungen  ent- 

zogen sind.  Sie  verjähren  in  zwei  Jahren  nach 
ihrer  Entstehung  (§  223). 

Im  übrigen  sind  die  Leistungen  gesondert 
nach  den  verschiedenen  Arten  der  Versiche- 

rungsfälle zu  betrachten. 
b)  Kranken  hilf  e.  Im  Falle  der  Krank- 

heit hat  der  Versicherte  Anspruch  auf  Kran- 
kenhilfe  (§  182 ff.).  Diese  besteht  in  erster 
Linie  in  der  erforderlichen  Krankenpflege, 
d.  h.  ärztlicher  Behandlung  und  Versorgung 
mit  Arznei  sowie  Brillen,  Bruchbändern  und 
anderen  kleineren  Heilmitteln.  Die  ärztliche 

Behandlung  wird  den  Versicherten  grund- 
sätzlich durch  die  Kassenärzte,  d.  h.  die- 
jenigen Aerzte  und  Zahnärzte  zuteil,  mit 

denen  die  Kasse  einen  schriftlichen  Vertrag 
über  die  Behandlung  ihrer  Mitglieder  abge- 

schlossen hat.  Die  Bezahlung  anderer  Aerzte 

kann  die  Kasse,  von  dringenden  Fällen  ab- 
gesehen, ablehnen  (§  308).  Ein  dringender 

Fall,  in  dem  die  Kasse  dem  Versicherten  die 
für  einen  anderen  Arzt  aufgewendeten 

Kosten  in  gewissen  Grenzen  (vgl.  die  Re- 
visionsentscheidung 2560,  Amtl.  Nachr. 

des  Reichsversicherungsamts  1920  S.  172) 

zu  erstatten  hat,  liegt  vor,  wenn  die  er- 
forderliche ärztliche  Hilfe  durch  einen  Kassen- 

arzt nicht  oder  nicht  rechtzeitig  geleistet 

werden  kann.  Zur  Bereitstellung  der  er- 
forderlichen Zahl  von  Aerzten  ist  die  Kasse 

verpflichtet  (§§  368f.,  372ff.).  Im  Falle 
mangelnder  Bereitwilligkeit  der  in  Betracht 
kommenden  Aerzte  kann  an  die  Stelle  der 

Krankenpflege  eine  Barleistung  an  den  Ver- 
sicherten treten  (§  370).  Die  Beziehungen 

zwischen  den  Kassen  und  den  Aerzten  haben 
sich  verschiedentlich,  hauptsächlich  wegen 
der  Honorarfrage,  recht  schwierig  gestaltet. 
Die  Grundlage  für  diese  Beziehungen  bildet 
das  Berliner  Abkommen  v.  23./XII.  1913, 
das    zur    Entscheidung    von    Streitigkeiten 
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paritätisch  besetzte  Schiedsämter  vorsieht. 
Durch  Abkommen  v.  9./XI.  1921  (Nr.  275 

des  Reichsanzeigers  und  Preußischen  Staats- 

anzeigers v.  24./XI.  1921)  ist  als  ober- 
ste Instanz  ein  Reichsschiedsamt  in  Ber- 
lin errichtet  worden,  dessen  Geschäfte 

beim  Reichsversicherungsamt  geführt 
werden. 

Die  Verabfolgung  der  verordneten  Arznei 
erfolgt  teils  durcli  Apotheken,  die  den  Kassen 
Vorzugsbedingungen  zu  gewähren  haben 
(§  376,  s.  a.  §  375),  teils  auch  durch  die  Kassen 
unmittelbar,  soweit  sie  nicht  gesetzlich  an 
den  Vertrieb  durch  Apotheken  gebunden  ist. 
Die  Lieferung  kleinerer  Heilmittel  kann  die 
Satzung  durch  Festsetzung  eines  Höchst- 

betrages der  Kosten  begrenzen  und  bis  zur 
Höhe  dieses  Betrags  auch  einen  Zuschuß 
für  größere  Heilmittel  zulassen.  Sie  kann 
aber  auch  ohne  ziffernmäßige  Begrenzung 

noch  andere  als  „kleinere"  Heilmittel,  ins- 
besondere Krankenkost,  sowie  Hilfsmittel 

gegen  Verunstaltung  und  Verkrüppelung 
(als  Mehrleistung)  zubilligen  (§§  193,  187 
Nr.  3). 

Für  den  Fall  einer  durch  Krankheit  her- 
beigeführten Arbeitsunfähigkeit  ist  dem  Ver- 

sicherten1) neben  den  geschilderten  Sach- 
leistungen Krankengeld  zu  gewähren.  Es  ist 

als  Entschädigung  für  den  entgehenden  Ar- 
beitsverdienst zu  denken  und  wird  daher  für 

jeden  Arbeitstag  des  Versicherten  geleistet, 
die  Satzung  der  Kasse  kann  es  auch  für 

Sonn-  und  Festtage  zubilligen  (Mehrleistung, 
§  191).  Der  Anspruch  auf  Krankengeld  be- 

ginnt nach  §  182  Nr.  2  nicht  vor  dem  vierten 
Krankheitstage,  sofern  nicht  die  Satzung 
es  ohne  diese  Einschränkung  vom  Beginne 
der  Arbeitsunfähigkeit  an  zubilligt  (Mehr- 

leistung nach  §  191  Abs.  2).  Das  tägliche 
Krankengeld  bemißt  sich  nach  dem  für  den 
Versicherten  maßgebenden  Grundlohn  und 
beträgt  nach  dem  Gesetz  die  Hälfte  des 
Grundlohns.  Die  Satzung  ist  auch  hier  zur 
Einführung  von  Mehrleistungen  ermächtigt 
und  kann  das  Krankengeld  bis  zu  drei  Vier- 

teln des  Grundlohns  erhöhen  (§  191  Abs.  1). 
Erhält  der  Versicherte  gleichzeitig  aus  einer 

ii  Versicherung  Krankengeld,  so  hat 
die  Ka>.-e,  sofern  ihre  Satzung  nichts  anderes 
bestimmt,  das  von  ihr  gewährte  Kranken- 

geld so  weit  zu  kürzen,  daß  der  Gesamtbezug 
Gliedes  den  Durchschnittsbetrag  seines 

täglichen  Arbeitsverdienstes  nicht  übersteigt 
(§§  189,  190).  In  Ausnahmefällen  kann  das 
Krankengeld  ganz  oder  teilweise  versagt 
»erden  (§  192).  Die  Zahlung  erfolgt  mit  Ab- 

lauf jeder  Woche  (§  210). 
An    Stelle   der   Krankenpflege    und    des 

n  eben  von  Lehrlingen,  die  ohne  Ent- 
-nigt  werden  (§  494). 

Krankengeldes  kann  die  Kasse  Kur  und  Ver- 
pflegung in  einem  Krankenhause  gewähren 

(§  184).  Die  Krankenhauspflege  setzt  eine 
Anordnung  des  Kassenvorstands  im  ein- 

zelnen Falle  voraus  und  ist  in  gewissen  Fällen 
an  die  Zustimmung  des  Versicherten  gebun- 

den. Mit  dieser  Einschränkung  handelt  es 
sich  um  ein  Wahlrecht  der  Kasse,  ob  sie  die 
regelmäßige  Krankenbilfe  oder  die  an  ihre 
Stelle  tretende  Krankenhauspflege  gewähren 
will.  Hat  sie  sich  für  die  letztere  entschieden, 
so  beschränkt  sich  ihre  Leistungspflicht  auf 
die  Krankenhauspflege.  Ein  Versicherter, 
der  sich  ihr  schuldhafterweise  entzieht,  geht 
daher  seiner  Ansprüche  so  lange  verlustig, 
wie  die  bezeichnete  Anordnung  zu  Recht 
besteht.  Für  Angehörige  des  Versicherten, 
die  er  bisher  von  seinem  Arbeitsverdienste 
ganz  oder  überwiegend  unterhalten  hat,  ist 
ihm  für  die  Dauer  der  Krankenhauspflege 
ein  Hausgeld  in  Höhe  des  halben  Kranken- 

geldes zu  gewähren  (§  186,  s.  a,  §  194).  Wo 
an  sich  Krankenhauspflege  geboten  wäre, 
kann  aus  besonderen  Gründen  mit  Zustim- 

mung des  Versicherten  Hilfe  und  Wartung 
durch  Krankenpfleger  in  seinem  Haushalte 
stattfinden.  In  diesem  Falle  kann,  wenn  die 
Satzung  es  zuläßt,  ein  Abzug  vom  Kranken- 

gelde gemacht  werden  (§  185).  Zur  Gewäh- 
rung von  Krankenhauspflege  kann  die 

Kasse  allein  oder  in  Verbindung  mit  an- 
deren Kassen  (Kassenverbände  gemäß 

§  406ff.)  eigene  Heilstätten  und  Gene- 
sungsheime anlegen  (§  346  Abs.  2  Nr.  2, 

§  407  Nr.  4). 
Die  Krankenhilfe  ist,  wie  schon  erwähnt, 

zeitlich  begrenzt.  Sie  endet  der  Regel  nach, 
sofern  die  Krankheit  vorher  nicht  behoben 
ist,  mit  Ablauf  der  26.  Woche  nach  dem 
Beginn  der  Krankheit  (s.  a.  §  124).  In  den 
Fällen,  in  denen  (wegen  Arbeitsunfähigkeit) 
Krankengeld  bezogen  wird,  beginnt  die  be- 

zeichnete Frist  erst  mit  dem  Tage  nach  Be- 
ginn des  Krankengeldbezugs.  Zeiträume,  in 

denen  zwischendurch  nur  Krankenpflege  ge- 
währt wird,  werden  dabei  bis  zu  13  Wochen 

nicht  angerechnet  (§  183).  Im  günstigsten 
Falle,  wenn  erst  am  letzten  Tage  der  26. 
Woche  Arbeitsunfähigkeit  eintritt  und  diese 
durch  Zeiträume,  in  denen  lediglich  Kranken- 

pflege zu  gewähren  ist,  unterbrochen  wird, 
dauert  die  Krankenhilfe  hiernach,  den  Tag 
der  Erkrankung  miteingerechnet,  26  +  26 
-f- 13  =  65  Wochen.  Die  Satzung  kann 
Mehrleistungen  zubilligen,  nämlich  die  Dauer 
der  Krankenhilfe  allgemein  bis  auf  ein  Jahr 
erweitern  und  ferner  nach  Ablauf  der  Kran- 

kenhilfe eine  Fürsorge  für  Genesende,  na- 
mentlich durch  Unterbringung  in  einem 

Genesungsheime,  gestatten  (§  187  Nr.  1  und 
2).  Ueber  das  Ruhen  der  Krankenhilfe  im 
Falle  einer  Freiheitsstrafe  oder  des  Aufent- 

halts im  Auslande  sowie  über  die  Abfindung 
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durch  einmalige  Zahlung  zu  vgl.  §§  216  bis 
217'). 

c)  "Wochen hilf e.  Den  Versicherungsfall der  Entbindung  behandeln  die  §§  195a  bis 
199  in  der  Fassung  der  Bek.  v.  22./V.  1920, 
des  G.  v.  29./VII.  1921  und  des  G.  v.  28./XII. 
1921.  Danach  haben  weibliche  Versicherte, 
die  im  letzten  Jahre  vor  der  Niederkunft 
mindestens  sechs  Monate  hindurch  auf  Grund 

der  Reichsversicherung  oder  bei  einer  knapp- 
schaft  liehen  Krankenkasse  gegen  Krankheit 
versichert  gewesen  sind,  Anspruch  auf 
Wochenhilfe.  Sie  umfaßt  ärztliche  Behand- 

lung bei  der  Entbindung  und  bei  Schwanger- 

-ehal'tsbesohwerden,  einen  einmaligen  Beitrag von  100  M.  zu  den  Kosten  der  Entbindung, 
ein  Wochengeld  in  Höhe  <lv>  Krankengeldes, 
jedoch  mindestens  4%  M.  täglich  für  zehn 
Wochen,  von  denen  mindestens  sechs  in  die 
Zeit  nach  der  Niederkunft  fallen  müssen, 
und  schließlich,  Bolange  Bie  ihre  Neugebore- 

nen stillen,  ein  Stillgeld  in  Höbe  ilf>  halben 

Krankengeldes,  jedoch  mindestens  ■('..  M. 
täglich,  bis  zum  Ablauf  der  zwölften  Woche 
nach  der  Niederkunft.  In  gewissem  Umfange 
können  die  Kassen  statt  der  Barentschäai- 
gungen  Sachleistungen  gewähren  (§§  195  c. 
190)  und  durch  ihre  Satzung  Mehrlei- 

stungen festsetzen:  Erhöhung  des  Wochen- 
geldes bis  zu  drei  Vierteln  des  Grundlohns, 

Erweiterung  der  Bezugsdauer  bei  Wochen- 
geld bis  auf  dreizehn,  bei  Stillgeld  bis  auf 

26  Wochen,  ferner  Schwangerengeld  bei 
Arbeitsunfähigkeit  infolge  der  Schwanger- 

schaft (§§  195b,  199).  Im  Falle  des  Todes 
derWöchnerin  vor  Ablauf  der  Unterstützungs- 

dauer sind  die  auf  die  darauf  folgende  Zeit 
entfallenden  Beträge  an  Wochen-  und  Still- 

geld bis  zum  satzungsmäßigen  Ende  der 
Bezugszeit  an  denjenigen  zu  zahlen,  der  für 
den  Unterhalt  des  Kindes  sorgt. 

Schwangerschaft  und  Wochenbett  sind, 
da  sie  keinen  regelwidrigen  Gesundheits- 

zustand bedeuten,  bei  normalem  Verlauf 
keine  Krankheit  im  Sinne  der  RVO.  Falls 

bei  regelwidrigem  Verlauf  oder  weil  eine 
Krankheit  hinzutritt,  der  Versicherungsfall 
der  Krankheit  eintritt,  so  ist  neben  den 

Leistungen  der  Wochenhilfe  auch  Kranken- 
hilfe zu  gewähren,  doch  entfällt  der  An- 

spruch auf  Krankengeld,  solange  er  mit  dem 
für  die  Zeit  nach  der  Entbindung  zu  zahlen- 

den Wochengelde  zusammentrifft.  Ebenso 
können  Kranken-  und  Schwangerengeld  nicht 
gleichzeitig  beansprucht  werden.  Eine  Fehl- 

geburt ist  keine  Entbindung  im  Sinne  der 
Vorschriften  über  Wochenhilfe,  eine  Früh- 

geburt nur  unter  der  Voraussetzung,  daß  die 

1)  Besonderheiten  hinsichtlich  der  Kranken- 
hilfe gelten  für  unständig  Beschäftigte,  für  Land- 

wirtschaft, Wandergewerbe,  Hausgewerbe, 
Dienstboten  (§§  416ff.). 

Leibesfrucht  bereits  soweit  ausgetragen  ist, 
daß  sie  nach  allgemeiner  wissenschaftlicher 
Auffassung  ein  selbständiges  Leben  führen 
kann  oder  könnte. 

d)  Sterbegeld.  Der  Tod  der  Versicherten 
bildet  einen  weiteren  Versicherungsfall  und 
begründet  den  Anspruch  auf  Sterbegeld 
(§  201).  Da  ein  Versicherungsfall  nur  während 
eines  bestehenden  Versicherungsverhältnisses 
eintritt,  so  ist  grundsätzlich  Voraussetzung, 
daß  der  Versicherte  zur  Zeit  des  Todes  ver- 

sichert oder  nach  §§  213,  214  anspruchs- 
berechtigt ist.  Indessen  gibt  das  Gesetz 

(§  202)  auch  einen  Anspruch  auf  Sterbegeld, 
wenn  ein  als  Mitglied  der  Kasse  Erkrankter 
binnen  einem  Jahre  nach  Ablauf  der  Kranken- 

hilfe an  derselben  Krankheit  stirbt,  sofern  er 
bis  zum  Tode  arbeitsunfähig  gewesen  ist. 
Der  Tod  bedeutet  in  diesem  Falle  keinen 
neuen,  selbständigen  Versicherungsfall.  Es 
handeil  sieh  vielmehr  um  eine  Nachwirkung 
iU-<  früheren  Vcrsicherungsfalls,  der  durch  die 
Erkrankung  des  Versicherten  begründet 
wurde.  Für  die  Beurteilung  des  Anspruchs, 
insbesondere  die  Höhe  des  Sterbegeldes,  sind 
also  in  diesem  Falle  nicht  die  Verhältnisse  zur 
Zeit  des  Todes,  sondern  zur  Zeit  des  Beginnes 
der  Krankheit  maßgebend.  Das  Sterbegeld  ist 
zur  Deckung  der  Begräbniskosten  bestimmt. 
Es  ist  daher  bis  zur  Höhe  des  tatsächlichen 

Aufwands  an  denjenigen  zu  zahlen,  der  das 

Begräbnis  besorgt  hat  Ein  etwaiger  Ueber- 
schuß  fällt  nacheinander  dem  Ehegatten,  den 
Kindern,  dem  Vater,  der  Mutter,  den  Ge- 

schwistern zu,  wenn  sie  mit  dem  Verstor- 
benen zur  Zeit  des  Todes  in  häuslicher  Ge- 

meinschaft gelebt  haben.  Sind  solche  Be- 
rechtigte nicht  vorhanden,  so  verbleibt  der 

Ueberschuß  der  Kasse  (§  203).  Das  Sterbe- 
geld besteht  in  dem  zwanzigfachen  Betrage 

des  Grundlohns,  die  Salzung  kann  es  bis 
auf  den  vierzigfachen  Betrag  des  Grundlohns 
erhöhen  (§§  201,  204). 

e)  Familienhilfe.  Die  Unterstützung 
des  Versicherten  im  Falle  der  Erkrankung, 

der  Entbindung  und  des  Todes  von  Familien- 
angehörigen war  bis  vor  kurzem  nicht  ge- 

setzlich vorgeschrieben,  sondern  nur  als 
Mehrleistung  der  einzelnen  Krankenkasse 
zugelassen.  In  neuester  Zeit  hat  sich  der 
Gesetzgeber  im  Interesse  der  Volksgesundheit 
dieses  Zweiges  der  Versicherung  mit  erhöhtem 
Interesse  angenommen  und  zunächst  die 
Familienwochenhilfe  zur  Pflichtleistung  der 
Kassen  erhoben.  Nach  §  205  a  erhalten 
Wochenhilfe  auch  die  Ehefrauen  sowie  solche 

Stief-  und  Pflegetöchter  der  Versicherten, 
welche  mit  diesen  in  häuslicher  Gemein- 

schaft leben,  wenn  sie  ihren  gewöhnlichen 
Aufenthalt  im  Inland  haben,  ihnen  ein 
eigener  Anspruch  auf  Wochenhilfe  (§  195a) 
nicht  zusteht,  und  wenn  die  Versicherten  im 
letzten  Jahre  vor  der  Niederkunft  mindestens 
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sechs  Monate  hindurch  auf  Grund  der  Reichs- 
versichcrung  oder  bei  einer  knappschaftlichen 
Krankenkasse  gegen  Krankheit  versichert 

gewesen  sind.  Nach  Abs.  3  des  §  205a  ist 
die  Familienwochenhilfe  auch  zu  gewähren, 
wenn  die  Niederkunft  innerhalb  neun  Mo- 

nate nach  dem  Tode  des  Versicherten  erfolgt, 
in  diesem  Falle  werden  die  sechs  Monate, 
während  deren  die  Versicherung  bestanden 
haben  muß,  in  dem  Jahre  vor  dem  Tode  des 
Versicherten  nachzuweisen  sein.  Bei  Zu- 

sammentreffen mehrerer  Ansprüche  auf 
Wochenhilfe  gegen  mehrere  Kassen  steht  der 
Wöchnerin  die  Auswahl  der  leistungspflich- 
tigen  Kasse  zu.  Die  übrigen  Kassen  werden 
von  der  Leistungspflicht  frei.  Ob  sie  im  Ver- 

hältnis untereinander  zum  Ausgleiche  ver- 
pflichtet sind,  soweit  ihre  Leistungen  ein- 

ander gleich  sein  würden  (§§  420,  426  des 
BGB.),  ist  zweifelhaft,  wird  aber  zu  bejahen 
sein.  Die  Fassung  des  §  205a  ist  nicht  glück- 

lich und  juristisch  nicht  ausreichend  durch- 
dacht. Insbesondere  geht  nicht  klar  daraus 

hervor,  wem,  ob  dem  Versicherten  oder  der 
Wöchnerin,  der  Anspruch  auf  die  Familien- 

wochenhilfe zusteht.  Nach  dem  bisherigen 
Reehtszustande  und  ständiger  Recht- 

sprechung stand  der  Anspruch  auf  die  ge- 
samte Familienhilfe  dem  Versicherten  selbst 

zu.  Bei  den  sonstigen  Leistungen  der  Fa- 
milienhilfe ist  daran  nichts  geändert.  Da- 

gegen wird  diese  Auffassung  bei  der  Familien- 
ohilfe  nicht  aufrechterhalten  werden 

können.  Der  Fassung  („Wochenhilfe  erhalten 

auch  die  Ehefrauen"  usw.)  braucht  in  dieser 
Beziehung  eine  ausschlaggebende  Bedeutung 
picht  beigemessen  zu  werden.  Der  Umstand 
indeBBen,  daß  der  Versicherungsfall  auch  nach 
dem  Tode  des  Versicherten  eintreten  kann, 
ohne  daß  das  Gesetz  den  Anspruchsberech- 

liir  diesen  Fall  bezeichnet,  und  weiter 
das  Wahlrecht  der  Wöchnerin  unter  ver- 

schiedenen leistungspflichtigen  Kassen 
sprechen  dafür,  daß  das  Gesetz  als  Träger  des 
Anspruchs  die  Wöchnerin  ansieht. 

Der  Inhalt  der  Leistungen  lehnt  sich  an 
irechriften  über  die  Wochenhilfe  an. 

Wochen-  und  Stillgeld  sind  aber  auf  3  und 
!':  H  täglich  festgesetzt;  die  Satzung  kann 

ich  je  bif  auf  die  Hüllte  des  Kranken- 
'•herten  erhöhen.     Die  Lei- 

stungen d-T  Kasse  auf  Grund  der  Familien- 
tthilfe  werden  ihr  durch  das  Reich  zur 

Hälfte  erstattet  (§  205d)>). 
weitere    Ausgestaltung    der    Fami- 
lienhilfe ermöglicht  der  §  205  b.  Danach  kann 

Krankenpflege  an  solche  Fami- 

ißerhalb  der  Wochenhilfe  und  Familien- 
lilfe  aui  Grund  der  Krankenversicherung 
iür    minderbemittelte    Deutsche    eine 

■-'<■  aus  Mitteln  des  Reichs  (G.  v. 
9UVL  1919. 50./1V.  1920, 29./VII.  1921, 28./XII. 

lienangehörige  der  Versicherten,  die  darauf 
nicht  aus  eigenem  Rechte  Anspruch  haben, 
und  ferner  Sterbegeld  beim  Tode  des  Ehe- 

gatten oder  eines  Kindes  der  Versicherten 
zubilligen.  Es  handelt  sich  also  um  satzungs- 

mäßige Mehrleistungen.  Ihr  Inhalt  und  ihre 
Höhe  sowie  die  Voraussetzungen,  unter  denen 
sie  gewährt  werden,  können  daher  durch  die 
Satzung  innerhalb  der  Grenzen,  die  das  Ge- 

setz für  die  Krankenpflege  überhaupt  vor- 
sieht und  für  das  Sterbegeld  in  §  205  b  Nr.  2 

festsetzt,  beliebig  bestimmt  werden.  Doch 
dürfen  dabei  nicht  einzelne  Gruppen  der 
Versicherten,  z.  B.  die  auswärtigen  gegenüber 
den  einheimischen,  eine  Sonderbehandlung 
erfahren;  es  gilt  vielmehr  der  Grundsatz  der 
Gleichberechtigung  sämtlicher  Mitglieder.  Ob 
eine  gleichmäßige  Behandlung  der  Mitglieder 
vorliegt,  ist  vom  Standpunkte  der  Mitglieder, 
nicht  von  demjenigen  der  Kasse  aus  zu  be- 

urteilen. Eine  Neuregelung  der  Familien- 
hilfe in  der  Richtung  einer  Erweiterung  der 

Pflichtleistungen  ist  voraussichtlich  in  ab- 
sehbarer Zeit  zu  erwrarten. 

7.  Die  Versicherungsträger.  Träger  der 
Versicherung  sind  die  reichsgesetzlichen 
Krankenkassen,  die  nach  §  4  Rechtspersön- 

lichkeit besitzen  und  ihre  Angelegenheiten 
durch  eigene  Organe  selbstverwalten.  Sie 
unterliegen  der  Aufsicht  des  für  ihren  Bezirk 
oder  Sitz  zuständigen  Versicherungsamts 
oder  —  in  Ausnahmefällen  (§  377  Abs.  3)  — 
der  hierfür  bestellten  anderen  Behörde.  Die 
Aufsicht  erstreckt  sich  aber  im  allgemeinen 
nur  darauf,  daß  Gesetz  und  Satzung,  die 
Dienstordnung  für  die  Angestellten  und  die 
für  das  Verhalten  der  Kranken  zu  erlassende 
Krankenordnung  beobachtet  werden  (§§  30 ff. 
377 ff.).  Diejenigen  Akte,  durch  die  sich  die 
Kasse  selbst  ihr  Recht  setzt,  insbesondere 
also  die  Satzung  (§§  320ff.),  bedürfen  der 
Genehmigung  des  Oberversicherungsamts, 
die  nur  versagt  werden  kann,  wenn  die  gesetz- 

lichen Vorschriften  verletzt  sind.  Nur  zu 
einzelnen,  an  verschiedenen  Stellen  des 
Gesetzes  besonders  angeführten  Bestim- 

mungen der  Satzung  ist  die  Zustimmung  des 
Oberversicherungsamts  erforderlich,  die  im 
Gegensatz  zu  der  Genehmigung  nicht  nur 
durch  rechtliche,  sondern  auch  durch  Erwä- 

gungen der  Zweckmäßigkeit  geleitet  werden darf. 

Die  reichsgesetzlichen  Krankenkassen  zer- 
fallen in  vier  verschiedene  Arten:  die  Orts- 

krankenkassen, Landkrankenkassen,  Be- 
triebskrankenkassen und  Innungskranken- 

kassen (§  225).  Die  Orts-  und  Landkranken- 
kassen werden  für  örtliche  Bezirke,  regel- 
mäßig für  die  Bezirke  der  Versicherungs- 

ämter  errichtet  (§  220).  Neben  der  allge- 
meinen Ortskrankenkasse  kann  für  einzelne 

oder  mehrere  Gewerbszweige  oder  Betriebs- 
arten oder  allein  für  Versicherte  eines  Ge- 
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schlechts  eine  besondere  Ortskrankenkasse 

bestehen,  Neugründungen  besonderer  Orts- 
krankenkassen sind  aber  nicht  mehr  zu- 

lässig (§  239ff.).  Eine  Betriebskrankenkasse 
kann  für  einen  einzelnen  größeren  Betrieb 
oder  als  gemeinsame  Betriebskrankenkasse 
für  mehrere  Betriebe  desselben  Arbeitgebers 
errichtet  werden.  Sie  umfaßt  alle  im  Be- 

triebe beschäftigten  Versicherungspflichtigen 
(§  245ff.).    Eine  Innung  kann  für  die  ihr  an- 
fehörigen  Betriebe  ihrer  Mitglieder  eine 
nnungskrankenkasse  errichten  (§§  250 ff.). 

Zu  ihr  gehören  die  in  diesen  Betrieben  be- 
schäftigten Versicherungspflichtigen,  soweit 

sie  nicht  Landkassenpflichtig  sind,  und  Ver- 
sicherungsberechtigten, die  ihr  beitreten.  In 

die  Landkrankenkasse  gehören  die  in  der  Land- 
wirtschaft Beschäftigten,  die  Dienstboten 

und  die  im  Wandergewerbe  Beschäftigten. 
Der  Kreis  dieser  Personen  kann  durch  den 

Reicbsrat  noch  erweiter  t.durch  die  oberste  Ver- 
waltungsbehörde eines  Lande-;  für  ihr  Gebiet 

beschränkt  werden  (§  235 f.).  Alle  hiernach 
noch  verbleibenden  Versicherten  gehören  in 
die  allgemeine  Ortskrankenkasse  (§  234).  Von 
der  Errichtung  entweder  einer  allgemeinen 
Orts-  oder  einer  Landkrankenkasse  kann 
unter  Umständen  abgesehen  werden.  Als- 

dann erweitert  sieh  der  Mitgliederkreis  der 
für  den  Bezirk  errichteten  Land-  oder  Orls- 
krankenkasse  entsprechend  (§§  22711.,  237). 
Die  örtliche  Zuständigkeit  der  für  örtliche 
Bezirke  errichteten  Kassen  richtet  sich  nach 
dem  Beschäftigungsort  des  Versicherten 
(§§  234,  153 ff.),  regelmäßig  also  dem  Orte, 
an  dem  die  Beschäftigung  tatsächlich  statt- 

findet. Bei  mehreren  Beschäftigungsverhält- 
nissen desselben  Versicherten  entscheidet 

die  überwiegende,  im  Zweifel  die  zuerst  an- 
getretene Beschäftigung  (§  309).  Die  Organe 

der  Kasse  sind  der  Vorstand,  der  die  laufende 

Verwaltung  führt  und  die  Kasse  im  allge- 
meinen vertritt  (§§  5,  346),  und  der  Ausschuß, 

der  im  übrigen  die  für  die  Kasse  maßgeben- 
den Beschlüsse  faßt  (§  345 ff.).  Bei  den  Be- 

triebskassen ist  der  Arbeitgeber  oder  sein 
Vertreter  Mitglied  und  Vorsitzender  beider 
Organe  (§  338).  Im  übrigen  werden  die 
Mitglieder  nach  den  Grundsätzen  der  Ver- 

hältniswahl (§  15)  gewählt,  und  zwar  die 
Mitglieder  des  Ausschusses  bei  den  Orts-, 
Land-  und  regelmäßig  auch  bei  den  In- 

nungskrankenkassen zu  einem  Drittel  von 
den  beteiligten  volljährigen  Arbeitgebern,  zu 
zwei  Dritteln  von  den  volljährigen  Ver- 

sicherten, bei  den  Betriebskrankenkassen 
sämtlich  von  den  volljährigen  Versicherten 
(§§  332 f.,  339,  341).  Die  Ausschußmitglieder 
wählen  alsdann  in  gleicher  Weise  die  Mit- 

glieder des  Vorstands  (§§  335,  339,  341).  In 
den  Organen  der  Betriebskrankenkasse  ver- 

einigt der  Arbeitgeber  oder  sein  Vertreter  in 
seiner  Person  die  Hälfte  der  Stimmen,  die  den 

Versicherten  nach  der  Satzung  zustehen 
(§  338).  Wählbar  zu  den  Organen  sind  nur 
volljährige  Deutsche  nach  Maßgabe  der 
§§  12 ff.  Die  Gewählten  verwalten  ihr  Amt 
unentgeltlich  als  Ehrenamt,  nur  ihre  Aus- 

lagen werden  ihnen  erstattet  (§  21). 
Die  zur  Erledigung  der  Kassengeschäfte 

erforderlichen  Angestellten,  denen  bis  zum 
12. /IL  1919  von  der  Landesregierung  die 
Rechte  und  Pflichten  der  staatlichen  oder 

gemeindlichen  Beamten  übertragen  werden 
konnten  (V.  v.  5./II.  1919,  G.  v.  28./VI.  1919), 
werden  vom  Kassenvorstande  mit  Zwei- 

drittelmehrheit bestellt.  Ihre  Rechtsver- 
hältnisse werden,  soweit  sie  nicht  die  Rechte 

und  Pflichten  der  Beamten  haben  oder  nur 
auf  Probe,  vorübergehend  oder  nebenher 

beschäftigt  werden,  durch  eine  nach  An- 
hörung der  volljährigen  Angestellten  vom 

Ausschuß  zu  beschließende  Dienstordnung 

geregelt,  die  der  Genehmigung  des  Oberver- 
sicherungsamts bedarf.  Gewisse  Richtlinien 

enthält  die  RVO.  selbst.  Streitigkeiten  aus 
,  dem  Dienstverhältnis  werden  in  einem  be- 

sonders geregelten  Verfahren  entschieden 

,(§§  349-361).  Bei  den  Betriebskranken- 
i  bestellt  der  Arbeitgeber  auf  seine 

Ko  i  in  und  Verantwortung  die  erforderlichen 

Angestellten,  deren  dienstliche  Rechte  und 
Pflichten  sich  im  wesentlichen  nicht  nach 

der  RVO.,  sondern  nach  allgemeinen  Rechts- 
vorschriften bestimmen  (§  362). 

Das  Vermögen  der  Kasse  ist  grundsätzlich 
aach  den  für  Mündelgeld  bestehenden  Vor- 

schriften zu  verwalten  und  anzulegen  (§§  23, 

26).  Es  darf  nur  für  die  gesetzlich  vorge- 
schriebenen oder  zugelassenen  Zwecke  ver- 

wendet werden  (§  25),  insbesondere  also  zu 

den  satzungsmäßigen  Leistungen,  den  Ver- 
waltungskosten und  ferner  für  allgemeine 

Zwecke  der  Krankheitsverhütung  (§  363). 
Nach  einem  besonders  geregelten  Maßstabe 
wird  eine  Rücklage  gesammelt  (§  364). 

8.  Die  Aufbringung  der  Mittel.  Die  für 
die  Kassenzwecke  erforderlichen  Mittel  wer- 

den durch  Beiträge  der  Arbeitgeber  und  der 

Versicherten  aufgebracht.  Versicherungs- 
pflichtige haben  im  allgemeinen  zwei  Drittel, 

ihre  Arbeitgeber  ein  Drittel  der  Beiträge  zu 
zahlen1).  Versicherungsberechtigte  tragen 
die  vollen  Beiträge  allein  (§§  380,  381). 
Keine  Beiträge  sind  bei  Arbeitsunfähigkeit 
zu  entrichten,  solange  Anspruch  auf  Kranken- 

hilfe besteht,  ebenso  während  des  Bezuges 
von  Wochen-  oder  Schwangerengeld  (§  383). 

Die  Beiträge  sind  in  Hundertsteln  des  Grund- 
lohns zu  bemessen  und  in  der  Satzung  fest- 

zustellen (§§  385,  321  Nr.  3)1).  Sie  können 
nach  Erwerbszweigen  und  Berufsarten  der 

l)  Für  unständig  Beschäftigte  und  Haus- 
gewerbetreibende gelten  besondere  Vorschriften 

(§§  450,  455,  469 ff.). 
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Versicherten,  die  Arbeitgeberbeiträge  auch 

je  nach  der  Erkrankungsgefahr  des  Betriebs 
verschieden  abgestuft  werden.  Kassen  mit 

freiwilliger  Familienhilfe  können  von  den 
Versicherten  mit  Familienangehörigen  einen 

Zusatzbeitrag  erheben  (§  384).  Im  allge- 
meinen sollen  die  Beiträge  7%— 10  v.  H. 

nicht  übersteigen.  Im  Notfalle  hat  der  Ge- 
meindeverband, bei  Betriebskrankenkassen 

der  Arbeitgeber,  bei  Innungskrankenkassen 
die  Innung  zu  helfen  (§  386ff.) 

Die  Zahlung  der  Beiträge  hat,  soweit  es 
sich  um  Versicherungspflichtige  handelt,  der 
Arbeitgeber  an  den  von  der  Satzung  festge- 

setzten Zahltagen  zu  bewirken  (§  393).  Die 
auf  die  Versicherten  entfallenden  Beitrags- 

teile läßt  er  sich  durch  Abzug  vom  Barlohn 
erstatten  (§  394),  und  zwar  muß  er  die  Ab- 

züge gleichmäßig  auf  die  Lohnzeiten  ver- 
teilen, auf  die  sie  entfallen  (§  395).  Bei  meh- 

reren gleichzeitigen  Arbeitsverhältnissen  haf- 
ten die  Arbeitgeber  als  Gesamtschuldner,  sie 

können  aber  eine  Verteilung  der  Beiträge  bei 
dem  Versicherungsamt  beantragen  (§  396). 
Die  Beiträge  sind  bis  zur  vorschriftsmäßigen 
Abmeldung  fortzuzahlen  (§  397).  In  beson- 

deren Fällen  (Säumigkeit  des  Arbeitgebers) 
kann  eine  anderweite  Regelung  der  Beitrags- 

zahlung eintreten  (§§  398-403). 
9.  Knappschaftliche  Krankenkassen. 

Der  reichsgesetzlichen  Krankenversicherung 
unterliegen  nicht  diejenigen  Personen,  die 
nah  Landesrecht  den  knappschaf  fliehen 
Krankenkassen  angehören.  Ihre  Verhältnisse 
richten  sich  z.  B.  in  Preußen  nach  dem  BergG. 
v.  24./VI.  1865  (§  165 ff.)  und  den  Abände- 
rongsgesetzen,  insbesondere  dem  v.  19./VI. 
1906.  Die  RVO.  enthält  aber  in  den  §§  495 
bis  502  neue  Richtlinien  für  die  knappschaft- 

liche Krankenversicherung  und  schreibt  ins- 
besondere vor,  daß  sie  den  Versicherten  min- 

destens die  Regelleistungen  der  Ortskranken- 
en  -''währen  muß  (vgl.  den  Art.  „Knapp- 

jchaftskassen",  oben  S.  723 ff.,  insbes.  S.  725). 10.  Ersatzkassen.      Neben   der   reichs- 
1 /.liehen  Versicherung  kann  eine  Kran- 

kenversicherung   bei    den    früheren    einge- 
ichriebenen  HiÖskassen  (G.  v.  7./IV.  1876), 
die  jetzt  als  Versicherungsvereine  auf  Gegen- 

gkeit  fortbestehen  (GG.  v.  12./V.  1901, 
20./XU  1911),  stattfinden.  Diese  Vereine 
können  [lach  näherer  Vorschrift  der  RVO. 
(§§  603 ff.)  die  Eigenschaft  einer  Ersatzkasse 
erlangen  und  greifen  alsdann  in  erheblichem 
Umfange  in  den  Bereich  der  reichsgesetz- 
Liohen  Krankenversicherung  ein.  Zwar 
bleiben  ihre  nach  der  RVO.  versicherungs- 

pflichtigen Mitglieder  nach  wie  vor  auch 
Mitglieder  der  reichsgesetzlichen  Kranken- 

r  Bie  angehören.  Sie  können  aber 
durch  einen  entsprechenden  Antrag  bei  dieser 
K::  •  ,] !  Rohen  ihrer  Mitgliedsrechte  und 
-pflichten   erreichen,  also   einerseits   auf  ihr 

Wahlrecht  und  auf  die  Leistungen  der  Kasse 
verzichten,  andererseits  sich  von  der  Bei- 

tragspflicht befreien.  Ihre  Arbeitgeber  haben 
den  auf  sie  entfallenden  Beitragsteil  an  die 
reichsgesetzliche  Kasse  weiter  zu  entrichten, 
doch  kann  diese  unter  gewissen  Voraus- 

setzungen durch  den  Reichsrat  verpflichtet 
werden,  vier  Fünftel  des  Arbeitgeberbeitrags 
an  die  Ersatzkasse  abzuführen. 

11.  Das  Verfahren.  Das  Verfahren  in 

Angelegenheiten  der  reichsgesetzlichen  Kran- 
kenversicherung gliedert  sich  je  nach  dem 

zu  regelnden  Sachverhalt  in  verschiedene 
Verfahrenszweige.  Ueber  Fragen  der  Or- 

ganisation entscheidet  das  Oberversiche- 
rungsamt, und  zwar  entweder  der  Vorsitzende 

allein  oder  die  Beschlußkammer.  In  einigen 
Fällen  ist  die  Entscheidung  der  Beschluß- 

kammer gesetzlich  vorgeschrieben  (z.  B. 
§§  280,  370),  in  anderen  kann  sie  durch 
Ueberweisung  des  Vorsitzenden  herbeige- 

führt werden  (§  1781).  In  den  vom  Gesetz 
besonders  bezeichneten  Fällen  kann  die  Ent- 

scheidung durch  Beschwerde  an  die  oberste 
Verwaltungsbehörde  des  Landes  angefochten 
werden  (§§  254,  284,  355,  370).  Zur  Organi- 

sation in  diesem  Sinne  gehören  insbesondere 
die  Errichtung  einer  Krankenkasse  (§§  226ff., 
249,  254),  Vereinigung,  Ausscheidung,  Auf- 

lösung und  Schließung  von  Krankenkassen 
(§§  264ff.),  Genehmigung  der  Dienstordnung 
für  die  Angestellten  (§§  355f.),  allgemeine 
Regelung  der  ärztlichen  Versorgung  (§§  370, 
372 ff.).  Bei  diesen  Angelegenheiten  handelt 
es  sich  um  eine  verwaltungsmäßige  Mit- 

wirkung der  bezeichneten  Behörden  bei  der 
Schaffung  oder  Aenderung  des  Organisa- 
tionsapparates. 

Davon  zu  unterscheiden  ist  die  Beauf- 
sichtigung der  von  den  Krankenkassen  im 

Wege  der  Selbstverwaltung  zu  lösenden  Auf- 
gaben und  ihrer  Erfüllung.  Die  Aufsicht  wird 

von  dem  für  den  Sitz  der  Kasse  zuständigen 
Versicherungsamt  ausgeübt,  das  die  erforder- 

lichen Anordnungen  an  die  Kasse,  den 
Kassenvorstand  oder  Ausschuß  erläßt.  Der- 

artige Anordnungen  können  von  den  Be- 
teiligten im  instanziellen  Beschwerdever- 

fahren angefochten  werden.  Die  Beschwerde 
geht  an  das  Oberversicherungsamt,  die  wei- 

tere Beschwerde  in  den  Fällen,  in  denen  sie 
nicht  ausdrücklich  ausgeschlossen  ist,  an 
das  Reichsversicherungsamt.  Die  Entschei- 

dungen ergehen  entweder  durch  die  kolle- 
gialen Beschlußorgane  dieser  Behörden  (Be- 

schlußausschuß, Beschlußkammer,  Beschluß- 
senat) oder  im  sog.  regiminellen  Verfahren 

durch  einzelne  nach  der  Organisation  der 
bezeichneten  Behörden  zuständigen  Beamten 
(vgl.  insbesondere  §§  377,  1781). 

Eine  besondere  Stellung  nimmt  das  Ver- 
fahren über  Genehmigung  oder  Versagung 

der    Genehmigung   zu   einer   Kassensatzung 
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ein.  Hier  entscheidet  in  erster  Instanz  das 

Oberversicherungsamt,  und  zwar,  wenn  die 
Genehmigung  versagt  werden  soll,  die  Be- 

schlußkammer (§  324).  Auf  Beschwerde  ent- 
scheidet das  Reichsversicherungsamt. 

Gegenstand  des  Verfahrens  ist  ferner  die 
Erledigung  von  Streitigkeiten  über  Versiche- 
rungs-  und  Beitragspflicht,  über  Kassen- 

zugehörigkeit, Ansprüche  auf  Leistungen  aus 
der  Krankenversicherung  und  über  Ersatz- 

ansprüche der  Versicherungsträger  unterein- 
ander, lieber  die  Versichcrungs-  und  Bei- 

tragspflicht sowie  über  Streit  mehrerer  Kas- 
sen wegen  der  Zugehörigkeit  ganzer  Betriebe 

oder  Betriebsteile  wird  im  Beschlußverfahren 
entschieden  (§§  405,  258).  In  erster  Instanz 
entscheidet  der  Beschlußausschuß  des  Ver- 
sicherungsamts,  in  zweiter  und  letzter  Instanz 
die  Beschlußkammer  des  Oberversicherungs- 
amts.  Diese  kann  in  Fällen  von  grundsätz- 

licher Bedeutung  unter  gewissen  Voraus- 
setzungen die  Sache  an  den  Beschlußsenat 

des  Reichsversichcrungsamts  oder  des  zu- 
ständigen Landesversicherungsamts  zur  Ent- 
scheidung abgeben  (§§  1799,  L693,  1781). 

Ansprüche  auf  Leistungen  und  Ersatzan- 
sprüche bilden  im  Streitfälle  den  Gegenstand 

des  Spruchverfahrens  (§§  1036,  224).  Es  ent- 
scheidet erstinstanzlich  der  Sprucnausschufi 

des  Versicherungsamts,  auf  Berufung  die 
Spruchkammer  des  Oberversicherungsamts. 
In  Fällen  von  geringerer  Bedeutung  ist  ein 
weiteres  Rechtsmittel  ausgeschlossen  (§§  1695, 
1778).  Anderenfalls  findet  gegen  die  Urteile 
der  Oberversicherungsämter  die  Revision 
an  das  Reichsversicherungsamt  oder  das  ört- 

lich zuständige  Landesversicherungsamt  statt 
(§§  1094,  1708,  1771),  die  durch  die  bei  ihnen 
gebildeten  Spruchsenate  entscheiden.  In 
nicht  revisionsfähigen  Sachen  kann  wie  im 
Beschlußverfahren  eine  Abgabe  der  Sache 
zur  grundsätzlichen  Entscheidung  an  die 
Revisionsinstanz  stattfinden.  Wegen  der 
Einzelheiten  des  Berufungs-  und  Revisions- 

verfahrens sowie  wegen  der  Zusammen- 
setzung der  Versicherungsbehörden  kann  auf 

die  das  Verfahren  betreffenden  Ausführungen 

des  Art.  „Invalidenversicherung"  verwiesen werden. 
12.  Statistisches.  Nach  einer  Veröffent- 

lichung im  „Deutschen  Rcichsanzeiger  und 

Preußischen  Staatsanzeiger"  (Nr.  75  v. 
29./III.  1922)  bestanden  i.  J.  1919  im  Deut- 

schen Reiche  9017  reichsgesetzliche  Kranken- 
kassen, und  zwar  2609  Ortskrankenkassen, 

538  Landkrankenkassen,  4960  Betriebs- 
krankenkassen und  910  Innungskranken- 

kassen) mit  insgesamt  15840850  Mitglie- 
dern; von  diesen  entfielen  9795563  auf  die 

Orts-,  2027924  auf  die  Land-,  3730136  auf 
die  Betriebs-  und  287227  auf  die  Innungs- 

krankenkassen. Die  Aufwendungen  an 
Krankheitskosten  beliefen  sich  auf  insgesamt 

991408582  M.  Bei  den  knappschaftlichen 
Krankenkassen  waren  1109094  Personen  ver- 
sichert. 

13.  Das  Ausland.1)  Die  deutsche  Sozial- 
versicherung hat  nicht  nur  im  Inlande 

Früchte  getragen.  Der  in  ihr  erscheinende 
Gedanke  hat  weit  über  die  Grenzen  des 

Reiches  hinaus  Wurzel  gefaßt  und  ist  Gemein- 
gut fast  aller  Kulturstaaten  geworden.  Man 

darf  es  ohne  nationale  Selbstüberhebung 
aussprechen,  daß  hier  auf  deutschem  Boden 
eine  Forderung  des  Weltgewissens  zuerst 
erkannt  und  erfüllt  wurde,  was  diejenigen 
nachdenklich  stimmen  sollte,  die  den  Aus- 

schluß Deutschlands  aus  der  Kulturgemein- 
schaft der  Staaten  betreiben  und  sich  dafür 

auf  Gründe  der  Gerechtigkeit  berufen  wollen. 
Eine  Zwangsversicherung  für  den  Fall 

der  Krankheit  besitzen  Großbritannien, 
Oesterreich,  Ungarn,  die  Tschechoslowakei, 

Jugoslawien,  Holland,  Norwegen,  Luxem- 
burg, Serbien,  Rumänien,  Rußland.  In 

anderen  Staaten,  Frankreich,  Schweden,  in 
der  Schweiz,  steht  eine  gleichartige  Regelung 
unmittelbar  bevor. 

Kahl. 

Krankheiten,  übertragbare 
s.  Infektionskrankheiten  oben  S.  427  ff. 

Kraus,  Christian  Jakob, 

geb.  am  27./VII.  1753  zu  Osterode  in  Ostpreußen, 
gest.  am  25./VIII.  1807  in  Königsberg,  widmete 
sich  in  Königsberg  (unter  Kant  und  Ilamann), 
später  in  Göttingen  philologischen,  philoso- 

phischen und  mathematischen  Studien  und  wurde 
1780  in  Königsberg  Professor  der  praktischen 
Philosophie,  später  der  Sozial-  und  Kameral- 
wissenschaften. 

Kraus  war  neben  Sartorius  und  Lüder  der 
erste  deutsche  Darsteller  Smiths  und  hat,  durch 

ihn  angeregt,  die  Stein-Hardenbergsche  Reform- 
bewegung nicht  unwesentlich  beeinflußt. 

Kraus  veröffentlichte  von  staatswissenschaft- 
lichen Schriften  nur  folgende  Uebersetzung  in 

Buchform:  Politische  Arithmetik  aus  dem  Eng- 
lischen des  Arthur  Young,  mit  Anmerkungen, 

Königsberg  1779.  —  Aus  seinem  Nachlasse  er- 
schienen, herausgegeben  von  H.  J.  v.  Auers- 

wald,  Herbart,  Süvern  und  Hüllmann:  Ver- 
mischte Schriften  über  staatswirtschaftliche, 

politische  und  andere  wissenschaftliche  Gegen- 
stände, 8  Bde.,  Königsberg  1808-19  (Inhalt: 

Bd  I/II:  Aufsätze  über  staatswirtschaftliche 
Gegenstände,  Bd.  III/IV:  Enzyklopädische  An- 

sichten der  Gelehrsamkeit;  Bd.  V/VI:  Nach- 
gelassene philosophische  Schriften,  mit  Vorrede 

und  Abhandlung  v.  J.  Fr.  Herbart;  Bd.  VII: 
David  Hume,  Politische  Versuche,  aus  dem  Eng- 

lischen  übersetzt;    Bd.    VIII:    Das    Leben   des 

x)  Ueber  die  Gestaltung  der  Sozialversicherung 
und  damit  auch  der  Krankenversicherung  im  Aus - 
lande  s.  den  Art.  „Sozialversicherung''. 
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Prof  Kraus,  dargestellt  von  J.  Voigt.)  —  Staats
- 

wirtschaft.  Nach  Kraus'  Tode  herausgegeben 
von  Hans  Jakob  von  Auerswald,  5  Teile,  ebd. 

1808-11  (Teil  V  a.  u.  d.  T.:  Angewandte  Staats- 
wirtschaft); dasselbe,  Neudruck,  5  Teile,  Breslau 1837. 

Vgl.  über  Kraus:  Joh.  Voigt,  Leben  des 
Professors  Ch.  J.  Kraus,  Königsberg  1819  (s.  o.). 

-  Joh.  Georg  Hamann,  Schriften.  Hrsg.  von 

F.  Roth.  Berlin  1821-43,  Bd.  V-VI1.  - 

Röscher,  Geschichte  der  Nat.,  S.  608fg.— 
G  Krause,  Beiträge  zum  Leben  von  Ch.  J. 

Kraus.  Königsberg  1881.  -  Prantl,  Christian 
lak  Kraus,  in  Allgemeine  deutsche  Biographie, 

Bd  XVII,  Leipzig  1883,  S.  66/68.  -  Ersch  und 
Gruber,  Enzyklopädie,  II.  Sektion,  Teil  XXXIX, 

ebd.  1886,  S.  294/95.  -  Protz,  D.  kgl.  Albertus- 
üniversität,  Königsberg  1894.  -  E.  Kühn,  Der 
Staatswirtschaftslehrer  Christian  Jakob  Kraus 

und  seine  Beziehungen  zu  Adam  Smith  (Alt- 
preußische   Monatsschrift,    Bd.    XXXIX— XL, 

1902/03). 
Meitzel. 

Kredit. 

I.  Zweck  des  Kredites,  Arten  des 
Kredites,  Beziehung  zwischen  Kredit- 

theorie und  Geld-  und  Kapitaltheorie. 
II.  Kredit  und  Kapital.  III.  Das  Angebot 
an  Kredit.  (Die  banktechnischen  Vor- 

aussetzungen der  Kreditexpansion.) 
IV.  Die  Nachfrage  nach  Kredit  und  der 
Umfang  ihrer  Befriedigung.  V.  Die 
volkswirtschaftlichen  Wirkungen  der 
Krediteinräumung.  VI.  Kredit  und 
Krisen. 

I.  Zweck  des  Kredites,  Arten  des  Kredites, 
Beziehung    zwischen    Kredittheorie    und 

Geld-  und  Kapitaltheorie. 

Jeder  Kredit  bezweckt,  einem  bestimmten 
Wirt-ehaftssubjekt  die  Möglichkeit  zu  ver- 

leihen, über  den  Betrag  seines  Vermögens 
hinaus  Güter  oder  Dienste  anderer  Wirt- 
Bchaftssubjekte  an  sich  zu  ziehen. 

Die  Möglichkeit,  Güter  und  Dienste  im 
Kreditwege  an  sich  zu  ziehen,  erhält  ein 
Wirt.-cliaftssubjekt  einmal  dann,  wenn  ihm 
die  Güter  und  Dienste  real  unter  der  Be- 

r  zur  Verfügung  gestellt  werden,  dat> 
Güier  oder  Dienste  gleicher  Art  zurück- 

geleistet werden  müssen.  Weiter  dann,  wenn 
ihin  Kaufkraft  (Geld),  mit  der  er  Güter 
kaufen  kann,  mit  der  Maßgabe  zur  Verfügung 
geetelll  wird,  daß  er  dem  Kreditgeber  wieder 
Kaufkraft  (Geld)  zurückzuerstatten  hat.  Die 

An  des  Kredites,  die  man  am  besten 
ah  Sachkredit  bezeichnet,  spielt  in  der 
Praxis  der  Gegenwart  nur  noch  in  Sonder- 

fällen eine  Kdle.  Der  bei  weitem  überwiegende 
Teil  de  Kreditverkehrs  der  modernen  Win- 
.-chaft  spielt  sich  in  Form  des  Geldkredites 

ab.  Der  Geldkredit  ist  es,  der  der  ganzen 
modernen  Kreditverfassung  sein  Gepräge 
orjbt.  Mit  ihm  hat  sich  deshalb  die  moderne 
Kredit theorie  in  erster  Linie  zu  befassen. 

Geldkredite  einräumen  kann  prinzipiell 
jeder,  der  Geld,  bzw.  Kaufkraft,  besitzt. 
Je  weiter  die  Entwicklung  des  Kredit- 

verkehrs aber  fortschreitet,  um  so  stärker 
tritt  eine  Gruppe  von  Geldgebern,  die 
Kreditbanken,  in  den  Vordergrund.  Vom 
Bankkredit  muß  deshalb  auch  jede  Unter- 

suchung über  Wesen  und  Wirkungen  des 
Kredites  in  der  modernen  Wirtschaft  aus- 

gehen. 
Wenn  eine  Bank  einen  neuen  Kredit  be- 

willigt und  auszahlt,  so  hat  dieser  Vorgang, 
volkswirtschaftlich  betrachtet,  eine  ganz  ver- 

schiedene Bedeutung,  je  nachdem,  ob  die 
Ueberlassung  der  Kaufkraft  an  den  Kredit- 

nehmer mit  einer  Stillegung  von  Kaufkraft 
bei  einem  anderen  Subjekt  der  Volkswirt- 

schaft, insbesondere  im  Wege  der  Bildung 
von  Sparguthaben,  einhergeht,  oder  ob  es 
sich  um  Kredit expansion  im  Wege  der  Neu- 

schöpfung von  Kaufkraft,  also  der  Ver- 
mehrung der  in  der  Volkswirtschaft  vor- 
handenen Gesamtkaufkraftmenge  handelt. 

Die  letztere  Art  der  Krediteinräumung,  die 
man  —  ohne  damit  ein  Wert-  oder  Unwert- 
urtfiil  abzugeben  —  am  besten  als  ,,infla- 
torische  Krediteinräumung"  bezeichnen  wird, 
gewinnt  bei  zunehmender  Entwicklung  der 
Kreditorganisation  immer  steigende  Be- 

deutung. Infolgedessen  werden  auch  die 
Beziehungen  zwischen  der  Kredittheorie 
und  derjenigen  Lehre,  die  sich  mit  der  Frage 
der  Wirkung  von  Geld-  und  Kaufkraft- 

vermehrung in  erster  Linie  beschäftigt,  der 
Geldtheorie,  immer  enger.  Ohne  geld- 

theoretische Grundlagen  lassen  sich  wesent- 
liche kredittheoretische  Ergebnisse  nicht 

mehr  gewinnen,  weshalb  auch  für  da* 
Folgende  ausdrücklich  auf  die  geldtheore- 

tischen Schriften  als  notwendige  Ergänzung 
der  kredittheoretischen  Literatur  verwiesen 
wird. 

Wenn  ein  Wirtschaftssubjekt  Güter  oder 
Dienste  anderer  Wirtschaften  an  sich  zu 
ziehen  bestrebt  ist,  so  kann  dies  aus  zwei 
Gründen  geschehen.  Entweder,  es  wünscht 
diese  Dienste  und  Güter  lediglich  zu  ver- 

brauchen, ohne  daß  aus  diesem  Verbrauch 
andere  Güter  oder  Dienste  entstehen  sollen 

—  in  diesem  Fall  handelt  es  sich  um  soge- 
nannte Konsumtivkredite,  unter  denen 

der  konsumtive  Staatskredit  praktisch  die 
größte  Bolle  spielt  — ,  oder  aber  der  Kredit- 

nehmer beabsichtigt,  durch  die  Benutzung 
der  Dienste  und  den  Verbrauch  der  Güter 
wiederum  Güter  zu  erzeugen,  dann  handelt 
es  sich  um  Produktivkredite.  Der  Kon- 

sumtivkredit spielt  gegenüber  dem  Pro- 
duktivkredit in  der  modernen  Wirtschaft  nur 
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eine  untergeordnete  Holle,  weshalb  sich  auch 
die  Theorie  nur  nebensächlich  mit  dem 
Konsumtivkredit  zu  beschäftigen  hat. 

Der  Produktivkredit  vermehrt  bei  dem 

Kreditnehmer  das  „Kapital  in  privat- 
wirtschaftlichem Sinne".  Kauft  der 

Kreditnehmer  für  den  Betrag  des  ihm  zur 
Verfügung  gestellten  Kredites  beispielsweise 

nien,  so  erscheinen  bei  ihm  auf  Grund 
des  Kredites  „produzierte  Produktions- 

mittel", also  „Kapital  in  volkswirt- 
schaftlichem Sinne".  Hieraus  ergibt  sich 

die  enge  Verbindung,  die  zwischen  Kredit- 
und  Kapitaltheorie  besteht:  Allen  Kontro- 

versen der  Kapitaltheorie,  wie  z.  B.  der 
Frage  des  Wesens,  der  Wirkung,  der  Bildung 
des  Kapitals,  begegnel  man  auch  auf  dein 
Gebiete  der  Kredit  theorie.  Jede  Kredit- 

theorie erheischt  der  Ergänzung  durch  eine 
entsprechende  Ka  pitall  heorie,  woraus  sich 
die  Bedeutung  der  kapitaltheoretischen  Lite- 

ratur für  jede  kredittheoretische  Unter- 
suchung ergibt. 

II.   Kredit  und  Kapital. 
Die  zentrale  Frage  der  Kredittheorie 

lautet:  Wieweil  wird  durch  die  Einräumung 
eines  neuen  Kredites  beim  Kreditnehmer,  und 
ilauiii  in  der  Volkswirtschaft  überhaupt,  der 
Bestand  an  Kapital  in  volkswirtschaftlichem 

Sinuc,  an  „produzierten  Produktionsmitteln" 
vergrößert  ? 

Handelt  es  sich  um  einen  Kredit,  der  ohne 
Neuschaffung  von  Kaulkraft,  also  lediglich 
auf  Grund  von  in  der  Volkswirtschaft  ge- 
machten  Ersparnissen  eingeräumt  wird,  be- 

antwortet sich  die  Frage  unbestrittenermaßen 
dahin,  daß  der  Kredit  insofern  kapitalgüter- 
vermehrend  wirkt,  als  dasjenige  Gut,  auf 
das  das  sparende  Wirtschaftssubjekt  An- 

spruch hat,  nicht  von  diesem  selbst  kon- 
sumtiv verbraucht,  sondern  der  produktiven 

Verwendung  bei  demjenigen  zugeführt  wird, 
auf  den  die  Kaufkraft  des  Sparers  im  Wege 
des  Kredites  übertragen  wird.  Die  Frage, 
ob  der  Kredit  auch  in  dem  Sinne  kapital- 
schaffend  wirkt,  daß  überhaupt  neue  Güter 
zur  Entstehung  gelangen,  ist  hier  gegen- 

standslos, da  es  sich  bei  dem  „nichtinflato- 
rischen  Kredit"  lediglich  um  eine  Trans- 

ferierung des  Anspruchs  auf  ein  be-  oder 
entstehendes  Gut  an  ein  anderes  Wirtschafts- 

subjekt handelt. 
Sehr  viel  schwieriger  beantwortet  sich  die 

Frage  nach  der  kapitalgüterschaffenden  Kraft 
des  „inflatorischen  Kredites",  bei  dem  die 
Krediteinräumung  nicht  auf  Grund  ge- 

machter Ersparnisse  geschieht.  Die  Frage  ist 
in  den  verschiedenen  Epochen  wirtschaft- 

licher Entwicklung  ganz  verschieden  beant- 
wortet worden.  Zeiten,  die  die  kapital- 

schaffende  Kraft  des  Kredites  überschätzt 
haben,  haben  mit  solchen  gewechselt,  die  sie 

Handwörterbuch  der  Staatswbsensehal'ten.    4.  Aufi.    Bd.  V 

unterschätzten,  und  auch  heute  besteht  noch 
alles  weniger  als  eine  vollkommene  Klärung 
der  Auffassungen. 

a)  In  der  vorklassischen  Zeit  bestand  grund- 
sätzlich die  Auffassung,  daß  jede  Kreditver- 

mehrung  kapitalschaffend  wirke.  Allerdings 
wurde  diese  Auffassung  nicht  entsprechend 
formuliert  und  konnte  auch  bei  dem  damaligen 
Stand  der  Kapitaltheorie  nicht  entsprechend 
formuliert  werden.  Daß  sie  gleichwohl  vor- 

herrschte, ergibt  sich  aus  der  Stellungnahme 
jener  Zeit  zu  den  damals  oft  aktuellen  Problemen 
der  Kapitalknappheit  und  des  hohen  Zinses. 
Man  war  der  Auffassung,  daß  —  ohne  daß 
dies  irgendwelche  sonstigen  Folgen  zeitigen 
würde  •  Kapitalknappheit  und  hoher  Zins 
einfach  durch  Kreditexpansion,  bzw.  Geldver- 
mehrung,  eventuell  im  Wege  reichlicherer  Noten- 
Bchöpfung  durch  eine  oder  mehrere  Notenbanken, 
beseitigt  werden  könnten  und  im  Interesse 
von  Handel  und  Gewerbe  beseitigt  werden 
müßten. 

b)  Es  ist  die  geldtheoretische  Großtat  der 
Klassiker,  insbesondere  Ricardos,  auf  die  Un- 
haltbarkeit  dieser  auch  in  späterer  Zeit  von  der 
Vulgärökonomie  gelegentlich  vertretene  Auf- 
ii  um",  als  könne  hoher  Zins  und  Kapital- 
knappheil  ganz  unbedenklich  jederzeit  durch 
Kredit-  und  Geldvermehrung  beseitigt  werden, 
hingewiesen  zu  haben.  Die  Klassiker  erkannten 
klar,  daß  es  einen  großen  Unterschied  bedeutet, 
ob  der  Zins  auf  Grund  gemachter  Ersparnisse 
niedrig  ist,  oder  ob  mau  ihn  nur  im  Wege  der 
Geldvermehrung  niedrig  zu  halten  vermag. 
Sie  sahen  auf  Grund  ihrer  quantitätstheoretischen 
Auffassung  —  wonach  jede  Geldvermehrung  bei 

gleichbleibender  „Warenseite"  eine  proportionale 
Steigerung  der  Güterprciso  hervorruft  — ,  daß 
die  „nichtinflatorische  Krediteinräumung"  ein 
preistheoretisch  gleichgültiger  Vorgang  ist,  daß 

dagegen  die  „inflatorische  Krediteinräumung" 
unter  allen  Umständen  preissteigernd  wirken 
muß.  Aber  sie  fingen  noch  weiter.  Sie  schlössen 
aus  der  preissteigernden  Wirkung  der  Kredit- 
u n il  Geldvermehrung,  daß  sich  die  Wirkung  der 
Geldvermehrung  in  der  Erhöhung  der  Güter- 

preise erschöpfe,  daß  sie  jedenfalls  auf  die 
Dauer  eine  andere  Wirkung  nicht  habe.  Die 
Klassiker  leugneten  daher  auch  ausdrücklich 
die  kapitalschaffende  Kraft  des  inflatorischen 
Kredites  mit  der  Begründung,  Geld  machen 
bedeute  noch  nicht  Güter  machen. 

c)  Bei  aller  Anerkennung  des  großen  Fort- 
schrittes, den  die  Auffassung  der  Klassiker 

gegenüber  den  vorklassischcn  Ansichten  be- 
deutet, wird  man  diese  Auffassung  in  letzter 

Linie  nur  als  eine  weitere  Annäherung  an  die 
Lösung  des  Problems,  nicht  als  die  Lösung 
selbst  zu  betrachten  haben.  Ganz  so  indifferent 

für  die  Frage  der  Kapitalbildung  ist  die  Kredit- 
einräumung —  auch  dann,  wenn  sie  im  Wege 

der  Neuschaffung  von  Kaufkraft,  der  Geld- 
vermehrung, geschieht  —  niemals.  Dies  zeigt 

schon  die  tägliche  Erfahrung.  Wenn  Kredite 
—  auch  solche  inflatorischer  Art  —  ge- 

geben werden,  entstehen,  sofern  man  sie  ent- 
sprechend verwendet,  alsbald  bei  dem  Kredit- 

nehmer neue  produktive  Anlagen,  neue  Fabrik- 
bauten, neue  Maschinen,  überhaupt  neues 

Kapital  in  volkswirtschaftlichem  Sinne. 

60 
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Wie  findet  sich  die  nachklassische  Theorie 

mit  dieser  Tatsache  ab?  Es  sind  zwei  Rich- 
tungen zu  unterscheiden: 

1  Die  eine  nähert  sich  wieder  der  vor- 
klassischen Auffassung,  wonach  mit  der  Kredit- 

einräumung dem  Kreditnehmer  volkswirtschaft- 
liches Kapital  zur  Verfügung  gestellt  wird. 

Der  Schriftsteller,  der  dieser  Auffassung  am 

prägnantesten  Ausdruck  verliehen  hat,  ist 

Madeod,  der  „Kredit"  schlechtweg  mit  „Kapital" 
gleichsetzt.  Seinen  Darlegungen  liegt  _  ein 
richtiger  Gedanke  zugrunde,  dem  er  aber  keinen 
theoretisch  einwandfreien  Ausdruck  zu  verleihen 
imstande  war.  Trotzdem  darf  seine  Auffassung 

nicht,  wie  dies  in  der  Folgezeit  fast  durchweg 

geschah,  mit  der  Behauptung  abgetan  werden, 
es  liege  hier  lediglich  die  unzulässige  Ausdehnung 

eines  bezüglich  des  Kapitals  im  „privatwirt- 
Bchaftlichen  Sinne"  zutreffenden  Satzes  auf  das 

..Kapital  in  volkswirtschaftlichem  Sinne" vor. 

2.  Die  andere  Auffassung  verbleibt  bei  der 
Feststellung  der  Klassiker,  daß  auch  noch  so 
viele  neue  Kredite,  noch  soviel  neues  Geld 
kein  neues  Kapital  in  volkswirtschaftlichem 

Sinne  hervorbringe,  weil  eben  „Geld  machen" 
noch  nicht  „Güter  machen"  bedeute.  Sie 
folgert  aus  ihr,  daß  auf  Grund  von  Krediten 

eue  produktive  Anlagen  entstehen  können, 
aber  nur  dann,  wenn  schon  die  entsprechenden 
Gütermengen  in  der  Volkswirtschaft  produziert 
seien  und  gewissermaßen  des  Abrufs  warteten. 
Läge  diese  Voraussetzung  vor,  dann  wirke  der 
Kredit  kapitalschaffend.  Denn  er  habe  zwar 
nicht  die  Kraft,  Güter  zu  erzeugen,  aber  er 
besitze  die  Fähigkeit,  die  Güter  auf  den  richtigen 
Platz  zu  stellen.  Läge  die  Voraussetzung  nicht 
vor,  dann  wirke  der  Kredit  nicht  kapitalschaffend, 
veQ  >r  eben  nicht  Produktion  sei. 

Auch  diese  Auffassung,  die  bis  vor  kurzem 
als  die  allein  herrschende  zu  betrachten  war 
und  die  insbesondere  auch  den  Ausführungen 

von  f.exis  über  „Kredit"  in  der  vorigen  Auf- 
lage dieses  ., Handwörterbuches"  zugrunde  liegt, 

befriedig!  nicht.  In  Wirklichkeit  nämlich  bringt, 
n  Blick  auf  den  tatsächlichen  Ablauf  der 

Wirtschaft  zeigt,  jede  Krediteinräumung  bei 
'  Verwendung  des  Kredites  bei 

dem  Kreditnehmer  unabhängig  davon,  ob  in 
der  Volkswirtschaft  Gütervorräte  vorhanden 
sind  oder  nicht,  produktive  Anlagen  hervor. 
Ob  Bolche  Grätervorräte  vorhanden,  ob  sie  groß 
oder  klein  sind,  ist  letzten  Endes  nur  von  Be- 
deutung  im  die  Frage,  ob  die  mittels  des  Kredites 
anzaaenaifenden  (Jüier  im  Preise  steigen  oder 

Je  kleiner  die  Gütervorräte,  je  stärker 
Tendenz  zur  Preissteigerang.  Aber 

Vorhandensein  von  über- 
i  ii  Voraussetzung  dafür,  daß 

produl.  ,,.  die  auf  Grund  eines  Kredites 
iffen  werden  Bollen,  entstehen.  Noch  nie 

in-  deshalb  nicht  eingestellt  worden, 
•-'    vorrätig   war,   sondern   sie  ist  in 

.  Fall-  einfach  gebaut  worden. 

»leibt    onach  da-  Dilemma  bestehen, 
theoretisch  unbestreitbar  eine 

1  i  ine  Produktion  ist  und 
r  Produktion  Güter  hervorzubringen 

vermag,  und  daß  andererseits  die  kapital- 

schaffende Kraft  des  Kredites  in  praxi  eben- 
falls nicht  zu  leugnen  ist. 

d)  Aus  diesem  Dilemma  einen  Ausweg 
zu  finden,  ist  solange  nicht  möglich,  als  man 
auf  dem  Standpunkt  steht,  daß  das  Kapital 
in  volkswirtschaftlichem  Sinne,  d.  h.  die 
Bestände  an  produktiven  Anlagen,  in  einem 
Lande  lediglich  durch  eine  Verstärkung  der 

Produktion  vermehrt  werden  können.  'Dieser 
Standpunkt  ist  aber  falsch:  Die  Kapital- 

bildung ist  ceteris  paribus  nicht  eine  Frage 
der  Güterproduktion,  sondern  eine 
Frage  der  Distribution,  der  Güter  Ver- 

teilung, und  zwar  der  Güterverteilung  in 
intertemporaler,  wie  interperso- 

naler Beziehung. 
1.  Daß  sich  die  Kapitalvorräte  einer  Nation 

auch  ohneVergrößerungderProduk- 
t  i  o  n  vermehren  können,  ergibt  sich  daraus, 
daß  auch  jede  Vergrößerung  der  Länge  der 
sog.  Produktionsumwege  die  Kapitalbestände 
einer  Nation  vermehrt:  Wenn  eine  bestimmte 
Anzahl  von  Arbeitern  statt  —  in  einer  Pro- 

duktionsperiode —  Schuhe  mit  der  Hand 
herzustellen,  den  kapitalistischeren  Pro- 

duktionsumweg einschlägt  und  zunächst 
Schuhbearbeitungsmaschinen  und  mittels 
dieser  dann  —  in  einer  zweiten  Periode  — 
das  Fertigprodukt,  die  Schuhe,  herstellt,  so 
ist  im  zweiten  Fall  zu  Beginn  der  zweiten 
Produktionsperiode  außer  dem  im  Entstehen 
begriffenen  Fertigprodukt,  den  Schuhen,  die 
Arbeitsmaschine  als  Kapital  vorhanden, 
während  in  ersterem  Falle  die  Arbeitsmaschine 
fehlt.  Im  zweiten  Falle  greift  eben  das 
Produkt  der  Arbeit  der  ersten  Periode  in  die 

zweite  Periode  hinüber,  die  Menge  der  gleich- 
zeitig in  der  Volkswirtschaft  vorhandenen 

Produkte  —  ohne  daß  eine  Produktions- 

steigerung stattgefunden  hätte  —  ver- 
mehrend, genau  wie  sich  —  trotz  gleich- 
bleibender Geschwindigkeit  des  zufließenden 

Wassers  —  die  Gesamtmenge  des  in  einem 
See  befindlichen  Wassers  vermehrt,  wenn 
man  das  Wasser  beim  Ausfluß  staut  und  erst 
bei  Erreichung  der  Stauhöhe,  also  erst  nach 
einiger  Zeit,  ausfließen  läßt. 

2.  Daß  die  Vermehrung  der  Kapitalgüter- 
vorräte  einer  Nation  ceteris  paribus  nicht 
Folge  vermehrter  Produktion,  sondern  Folge 
einer  Aenderung  der  Güterverteilung  in 
intertemporaler  Beziehung  ist,  ergibt  sich 
daraus,  daß  die  Produktion  auf  Produktions- 
umwegen  nichts  weiter  ist,  als  eine  zeitliche 
Verschiebung  des  Konsums  der  Produktion 
der  Volkswirtschaft:  Nicht  mehr  wird  —  in 
der  Gegenwart  —  das  Gut,  das  aus  der  Ver- 

gangenheit in  die  Gegenwart  hineinwächst, 
konsumtiv  verbraucht,  sondern  es  wird  das 
aus  der  Vergangenheit  übernommene  Gut 
„höherer  Ordnung"  produktiv  verwandt,  es 
geht  in  das  Gut  „niederer  Ordnung"  über, 
das  nun  nicht  in  der  Gegenwart,  sondern  in 



Kredit 947 

der  Zukunft,  zu  deren  Gunsten  die  Gegen- 
wart ihren  Konsum  eingeschränkt,  für  die 

sie  gespart  hat,  als  Konsumgut  verbraucht 
wird. 

3.  Daß  die  Vermehrung  der  Kapitalgüter 
eine  Folge  der  Aenderung  der  Güterverteilung 
in  interpersonaler  Beziehung  ist,  ergibt 
sich  daraus,  daß  die  Ueberleitung  der  Produk- 

tion auf  die  weiteren  Produktionsumwege,  die 
Verschiebung  des  Konsums  in  die  Zukunft, 
eine  Veränderung  der  Verteilung  der  Gegen- 
wartsgütei  bedingt.  Nicht  mehr  der  reine 
Konsument  verbraucht  die  aus  der  Ver- 

gangenheit in  die  Gegenwart  hinüberwachsen- 
den Güter  (z.  B.  Nähmaschinen  im  Banshalt, 

Kohlen  als  Hausbrand),  sondern  der  Unter- 
nehmer verbraucht  sie  produktiv  (Näh- 

maschinen in  der  Schneiderwerkstatt,  Kohlen 
im  Hochofen)  dergestalt,  daß  sie  in  dasjenige 
Gutaufgehen,  dae  als  endliches  Konsumgut 
in  die  Zukunft  hineinwächst. 

4.  Daran,  daß  es  sich  bei  der  Fr. 
Kapitalbildung  lediglich  am  eine  Distri- 
butions-,  oichl  am  eine  Produktionsfrage 
handelt,  wird  auch  durch  die  Tatsache  Dichte 
geändert,  daß  es  Behi  große  Gruppen  von 
Gütern  gibt,  die  oichl  einlach  —  wie  etwa 
die  Kohle  als  Fertigprodukt  ans  der  kon- 

sumtiven in  die  produktive  Verwendung 
hinübergeführl  werden  können,  sondern  bei 
denen  Bchon  bei  der  ersten,  in  der  Vir 
heit  liegenden  Investition  von  Arbeil  test- 
tehen  muß,  ob  die  Arbeit  unmittelbar  der 
Erzeugung  von  Gütern  niederer  Ordnung 
oder  zunächst  von  Gütern  höherer  Ordnung 
dienen  soll.  Sind  Dämlich  in  der  Gegenwart 
zuviel  Güter  niederer  Ordnung  und  zu  wenig 

Güter  höherer  Ordnung  „vorrätig",  so  liegt einlach  eine  durch  mangelnde  Uebersicht  der 
Unternehmer  über  die  Entwicklung  der  Nach- 

frage hervorgerufene  falsche  Lenkung  der 
Gütererzeugung  vor,  die  nicht  anders  zu 
beurteilen  ist  als  eine  falsche  Lenkung  der 
Produktion  innerhalb  der  Produktion  von 
Gütern  gleicher  Ordnung,  wie  sie  vorliegt, 
wenn  z.  B.  zuviel  Roggen,  zu  wenig  Weizen 
produziert  wurde.  Wenn  also  Güter  höherer 
Ordnung  in  relativ,  d.  h.  im  Vergleich  mit  den 
Gütern  niederer  Ordnung,  zu  geringer  Zahl 
vorhanden  sind,  so  muß  dies  als  eine  ihrer 
Natur  nach  vorübergehende  Erscheinung  für 
die  theoretische  Betrachtung  außer  acht 
bleiben.  Umgekehrt  darf  darauf,  daß  relativ 
zuviel  Güter  höherer  Ordnung  vorhanden 
sind,  da  dies  für  die  Einschlagung  von  Pro- 

duktionsumwegen weder  erforderlich  noch 
genügend  ist,  kein  Gewicht  gelegt  werden. 
Ueberhaupt  muß  man  —  dies  erstmals  in 
voller  Klarheit  festgestellt  zu  haben  ist  das 
Verdienst  der  Anhänger  der  sog.  „abstrakten 

Kapitaltheorien"  —  für  die  theoretische  Be- 
trachtung immer  davon  auszugehen,  daß  es 

spezifische    Kapitalgüter,    deren    Charakter 

durch  die  Produktion  ein  für  allemal  fest- 
gelegt ist,  nicht  gibt.  Ob  ein  Gut  Kapitalgut 

oder  Konsumtivgut,  Gut  höherer  Ordnung 
oder   Gut   niederer   Ordnung  ist,   bestimmt 

\  sich  lediglich  danach,  welche  Stellung  im 
Produktionsprozeß  das  Gut  im  Wege  der 
intertemporalen  und  interpersonalen  Ver- 

teilung zugewiesen  erhält. 
5.  Daß  der  Kredit,  als  eine  der  Produk- 

'tionssphäre  nicht  angehörige  Erscheinung, 
gütererzeugend  wirkt,  ist  logisch  unmöglich, 

en  ist  es  keineswegs  ausgeschlossen, 
daß  er  distributionsverändernd  wirkt.  Mit 
der  Tatsache,  daß  es  sich  bei  der  Frage  der 
Kapitalbildung  um  eine  Distributions-,  nicht 
eine  l'roduktionsfrage  handelt,  ist  also  das 
oben  gekennzeichnete  Dilemma  gelöst,  und 
es  verbleibt  lediglich  die  Frage  zu  unter- 

:  suchen,  ob  und  wieweit  eine  Krediteinräu- 
mung die  für  die  Umlenkung  der  Produktion 

in  die  weiteren  Produktionsumwege  not- 
wendige Distributionsänderung  in  inter- 

temporaler und  interpersonaler  Beziehung 
tatsächlich  bewirkt.  Ehe  hiervon  zu  handeln 
i  i,  i  i  darzulegen,  welche  Bedingungen  geld- 
und  banktechnischer  Art  vorhanden  sein 
müssen,  damit  Kredite  eingeräumt  werden 
können. 

III.  Das  Angebot  an  Kredit.     (Die  bank- 
technischen Voraussetzungen  der  Kredit- 

expansion.) 

Die  Frage,  ob  und  wieweit  neue  Kredite 
in  einer  Volkswirtschaft  eingeräumt  werden 
können,  darf  nicht  verwechselt  werden  mit 
der  Frage,  ob  sie  eingeräumt  werden  sollen. 
Für  die  Frage,  ob  Kredite  eingeräumt  werden 

:  sollen,  sind  eine  ganze  Reihe  allgcmeinwirt- 
I  schaftlicher  Tatsachen  —  Lage  des  Arbeits- 

marktes, Stand  der  Ersparnisbildung  usw.  — 
maßgebend.    Dafür,  ob  und  wieweit  Kredite 
eingeräumt   werden   können,   sind   lediglich 

I  geld-    und    banktechnische    Momente    be- stimmend. 
Für  die  theoretische  Betrachtung  sind 

wiederum  die  beiden  oben  gekennzeichneten 
1  Arten  der  Krediteinräumung,  die  „infla- 
I  torische"  und  die  „nichtinflatorische"  Kredit- 
j  einräumung  zu  scheiden.  Der  nichtinfla- 
I  torische  Kredit,  der  eingeräumt  wird  in 
demjenigen  Umfang,  in  dem  in  der  Volks- 

wirtschaft Ersparnisse  gemacht  werden,  d.  h. 

banktechnisch  gesprochen,  in  dem  Scheck- oder Girokonten  in  Sparkonten  festgelegt, 
oder  Noten  und  bares  Geld  bei  den  Banken 
eingezahlt  werden,  bietet  für  die  theoretische 
Betrachtung  keine  besonderen  Schwierig- 

keiten: Diese  Art  des  Kredites  trägt  das  Maß 
und  die  Möglichkeit  ihrer  Expansion  in  sich. 

Was  die  Fähigkeit  der  Banken,  über  den 
Rahmen  des  nichtinflatorischen  Kredites 
hinaus  inflatorische  Kredite  zu  geben,  anlangt, 
so  ist  zunächst  allgemein  zu  sagen,  daß  von 

60* 
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dieser  Fähigkeit  nicht  —  wie  gemeinhin  an- 
genommen wird  —  nur  ausnahmsweise,  son- 

dern regelmäßig  und  in  weitem  Umfange 
Gebrauch  gemacht  worden  ist.  Die  letzten 
Dezennien,  insbesondere  in  Deutschland, 
stellen  nichts  anderes  dar,  als  eine  einzige 
Periode  fast  ununterbrochener,  wenn  auch 
meist  unmerklicher  Einräumung  inflatorischer 
Kredite. 

Die  Fähigkeit  der  Banken,  inflatorische 
Kredite  einzuräumen,  ist  abhängig  von  der 
Entwicklung  der  Zahlungssitten  des  be- 

treffenden Landes. 

In  Wirtschaften  ausschließlich  bargeld- 
losen Zahlungsverkehrs,  wie  sie  zum  min- 
desten theoretisch  denkbar  sind,  können  die 

Banken  in  ihrer  Gesamtheit,  vollständig  unab- 
hängig  von  jeder  anderen  Instanz,  jede  Menge 
inflatorischen  Kredites  einräumen.  Denn  da 

in  einer  bargeldlosen  Wirtschaft  alle  Giro- und 
Scheckkonten  immer  als  solche  weitergeführt, 
nie  abgehoben  werden,  so  können  die  Banken 
unbedenklich  immer  neue  Giro-  und  Scheck- 

kontengutschriften zugunsten  der  Kredit- 
suchenden vornehmen  und  auf  diese  Weise 

die  Mittel  zur  Kreditexpansion  gewinnen. 
Werden  umgekehrt  in  der  Volkswirtschaft 
alle  Zahlungen  nur  mittels  der  staatlich  an- 

erkannten Zahlungsmittel  bar  geleistet,  so 
können  die  Banken  selbständig  überhaupt 
keine  inflatorische  Kreditexpansion  treiben, 
sondern  es  ist  dies  lediglich  ein  Privileg  der 
Zentralbank  des  Landes.  In  der  modernen 
Wirtschaft  besteht  nun  bekanntlich  ge- 

wissermaßen ein  gemischtes  System  bargeld- 
licher und  bargeldloser  Zahlungsmethoden. 

Eine  Reihe  von  Zahlungen,  z.  B.  Lohn- 
zahlungen, geschehen  in  notaler,  andere,  z.  B. 

Großhandelszahlungen,  in  giraler  Form.  Da- 
her wird  auch  der  Gegenwert  aller  einge- 

räumten Kredite,  in  ihrer  Gesamtheit  be- 
trachtet, zum  Teil  in  Geld  ausbezahlt,  zum 

Teil  bleibt  er  auf  Scheckkonto  stehen.  Die 
hiervon  ist,  daß  jeder  in  der  Volks- 

wirtschaft gegebene  neue  Kredit  sich  dar- 
stellt als  das  Resultat  eines  eigenartigen 

Zusammenwirkens  zwischen  Geldschaffungs- 
'  r  privaten  Kreditbanken  einer- 

seits und  des  Zentralnoteninstitutes  anderer- 

Hieraus    folgt    nun    wiederum,    daß    in 
der    modernen    Wirtschaft    eine    bestimmte 
Abhängigkeit  der  Kreditgebarung  der  Ban- 

e  eben  immer  einen  ratierlichen  Teil 
ihrer  Kredite  in  Noten  auszahlen  müssen,  von 
der   Kreditpolitik  des  Zentralinstitutes  be- 

steht    Diese  Abhängigkeit  ist  in  verschie- 
denen Zeiten  eine  rollständig  verschiedene. 

a)   In  Zeiten  sog.   Geldflüssigkeit,  wenn 
■rivatdiskontsatz    sich    unterhalb    des Zentralinstitutes  hält,  besitzt  die 

e    können  die  verschiedensten 
Grunde   hierfür   maßgebend   sein    —   soviel 

disponible  notale  Zahlungsmittel,  daß  mehr 
als  genügend  Mittel  für  denjenigen  ratier- 

lichen Teil  der  Kredite,  den  die  Banken  bar 
bezahlen  müssen,  vorhanden  sind.  In  solchen 
Zeiten  der  Geldflüssigkeit  sind  die  Banken 
in  ihren  Krediteinräumungsmöglichkeiten  un- 

limitiert, und  es  besteht  eine  Abhängigkeit 
der  Kreditpolitik  der  Banken  von  der  Dis- 

kontpolitik der  Zentralbanken  nicht.  Aeußert 
die  Wirtschaft  in  solchen  Zeiten  BedarE  nach 
neuen  Krediten,  so  werden  diese  auf  dem 
Wege  der  Einräumung  inflatorischer  Kredite 
seitens  der  ̂ Banken  befriedigt,  ohne  daß  es 
zunächst  zu  einer  die  Kreditbegehren  ein- 

dämmenden Zinserhöhung  kommen  müßte. 
Ein  markantes  Beispiel  für  eine  solche 

Epoche  starker  Geldflüssigkeit  mit  der  Tendenz 
zu  starker  Kreditexpansion  durch  die  Banken 
ist  die  Zeit  während  des  Krieges  und  nach  dem 
Kriege  bis  Anfang  des  Jahres  1922.  In  dieser 
Zeit  hatten  die  fortgesetzten  Einreichungen  von 
Schatzwechseln  bei  der  Reichsbank  zu  Zwecken 

der  Finanzierung  des  Kriegs-  und  Nachkriegs- 
geldbedarfes des  Reiches  so  starke  Mengen 

notaler  Zahlungsmittel  in  den  Verkehr  gepreßt, 
daß  die  Banken  nicht  nur  keinen  Bedarf  an 

„Geld"  hatten,  sondern  daß  sie  mittels  des  über- 
schüssigen Geldes  noch  in  steigender  Menge 

Schatzwechsel  aus  der  Reichsbank  zu  übernehmen 
in  der  Lage  waren. 

Aber  auch  in  der  Vorkriegszeit  gab  es  solche 
Epochen  von  Geldflüssigkeit  mit  anschließender 
Kreditexpansion.  Es  waren  dies  diejenigen 
Zeiten,  in  denen  auf  Grund  des  direkten  Dis- 

kontgeschäftes der  Reichsbank  starke  Geld- 
mittel in  den  Verkehr  gelangten,  die  die  Privat- 

diskontsätze unter  den  Reichsbankdiskontsatz 
fallen  ließen  und  den  Banken  dadurch  die 
Möglichkeit  weitgehender  Kreditexpansion 
brachten.  Es  waren  dies  die  Zeiten,  in  denen 
man  aus  Gründen  der  Währungs-  und  Gold- 

politik darüber  klagte,  daß  die  Diskontpolitik 

nicht  mehr  „die  Herrschaft  über  den  Geldmarkt" 
verbürge,  ohne  jedoch  ein  Abhilfemittel  hier- 

gegen finden  zu  können,  weil  das  einzige  Mittel 
der  Eindämmung  der  Geldflüssigkeit,  die  Ein- 

schränkung des  eigenen  Wechselgeschäftes  der 
Reichsbank,  die  aus  anderen  Gründen  erwünschte 
unmittelbare  Fühlung  des  Zentralinstitutes  mit 
der  Volkswirtschaft  beeinträchtigt  hätte  und 
daher  für  unanwendbar  gehalten  wurde. 

b)  Beginnt  der  Geldmarkt  sich  zu  ver- 
steifen, steigt  der  Privatdiskontsatz  bis  zur 

Höhe  des  Reichsbankdiskontsatzes,  dann  ist 
für  Umfang  und  in  letzter  Linie  auch  für  den 
Preis  der  von  den  Banken  gewährten  Kredite 
die  Diskontpolitik  der  Zentralbank  maß- 

gebend. Nur  in  dem  Rahmen,  in  dem  die 
Zentralbank  den  Banken  Wechsel  redis- 

kontiert und  ihnen  dadurch  Zahlungsmittel 
verschafft,  haben  die  Banken  die  Möglich- 

keit, Kreditexpansion  zu  treiben.  Denn  nur 
in  diesem  Rahmen  erhalten  die  Banken  ja 
diejenigen  Mittel,  die  für  sie  zur  Finanzierung 
des  bar  auszuzahlenden  Teiles  ihrer  Kredite 
notwendig  sind.    In  solchen  Zeiten  wird  die 
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Kreditgebamng  der  gesamten  Wirtschaft 
bestimmt  durch  die  Diskontpolitik  der 
Zentralbank,  die  gleichsam  durch  Oeffnen 
der  Schleusen  eines  Hilfsgeldreservoirs  im 
Diskontsatz  dem  Zins  einen  Höchstpreis  setzt. 
Erhöht  sie  den  Diskontsatz,  oder  —  ein 
produktionspolitisch  unbefriedigendes,  in  der 
Praxis  aber  merkwürdigerweise  häufigeres 
Mittel  —  setzt  sie  den  einzelnen  Banken  für 
die  von  ihnen  hereinzunehmenden  Wechsel 
interne  Limite,  dann  ist  sie  es.  die  verursacht, 
daß  weitere  Kreditexpansionen  vermieden 
werden  und  eventuell  Kreditrestriktionen  in 
der  Volkswirtschaft  eintreten.  Erhöht  sie 
umgekehrt  den  Diskontsatz  nicht,  oder  läßt 
de  Keine  Rationierung  der  Wechselkredite 
eintreten,  dann  isl  Bie  es,  die  den  wei- 

teren Fortgang  der  Kreditinflation  verur- 
sacht 

Ein  jru'r  i  Bei  piel  ein*  i  boIi  heu  Epoche  bietet 
der  Zustand  der  deutschen  Wirtschaft  in  der 
zweiten  Hälfte  dei  Jähret  1922.  Die  Ursache  der 
in  dieser  Zeil  eingetreten!  d  starken  Kreditinilation 
ist  —  bowi  ii  le  der  Bi  b  iedigung  d(  i  Kredit- 

bedarfes der  privaten  Wirtschaften  und  nicht  des 
Finanzbedarfe  dei  Staates  diente  in  den  zwar 
absolut  hohen, relativ  aber  sehr  niedrigen  I  >i  kont- 
•  atzen  dei  Ri  i<  h  bani  ,  d   ehen.  I  lb  die  I  liskont- 
fiolitik,  «lir  die  Reichsbank  in  dieser  Zeil  ver- 
olgte,  mit  Rücksicht  auf  den  Gesamtznstand 
der  Volkswirtschaft  gleichwohl  als  richtig  zu 
betrachten  ist,  dii  I  komplizierte  Frage 
soll  hier  nicht  entschieden  werden. 

c)  Die  höchstpreisähnliche  Wirkung  der 
Diskontfestsetzung  tritt  nur  ein,  wenn  der 
Verkehr,  bzw.  die  Banken  sich  gerade  im 
Besitz  derjenigen  Kreditinstrumente  be- 

finden, die  nach  dem  Statut  ilv<  betreffenden 
Zentralinstitutcs  als  Unterlage  für  die  Noten- 

ausgabe zu  dienen  haben.  In  Deutschland 
tritt  sie  also  nur  ein,  wenn  sich  die  Banken  im 

Besitz  genügender  Mengen  von  Handels- 
wechseln, Privatdiskonten  oder  Reichsschatz- 

wechseln  befinden.  Ist  dies  nicht  der  Fall, 
dann  steigen  die  Sätze  der  übrigen  Geld- 

märkte, insbesondere  die  Report-  und  Ultimo- 
geldsätze stark  über  den  Reichsbanksatz  und 

trotz  der  Bereitwilligkeit  der  Reichsbank, 
jeden  Wechsel  zu  diskontieren,  nimmt  die 
Geldknappheit  zu.  Solche  Zeiten  hat  man 
besonders  im  Sommer  1922  in  Deutschland 

erlebt,  als  es  sich  plötzlich  zeigte,  daß  zu 
wenig  diskontfähiges  Material  in  der  Wirt- 

schaft vorhanden  war.  Dieser  Zustand  ist 

jedoch  seiner  Natur  nach  nur  ein  vorüber- 
gehender. Es  setzt  alsbald  ein  starker  Ueber- 

gang  des  Verkehrs  zur  Lieferung  gegen 
Warenwechsel  und  ein  starker  Uebergang  der 
Banken  zur  Einräumung  von  Trassierungs- 

krediten solange  ein,  bis  wieder  genügend 
diskontfähiges  Material  vorhanden  und  die 

Frage  der  Geldknappheit  wieder  —  wie  zu 
II  geschildert  —  ein  Problem  des  Angebots 
von  Geld  seitens  der  Reichsbank,  nicht  ein 

]  Problem  des  zur  Geldnachfrage  geeigneten 
Wechselmaterials  ist. 

d)  Zusammenfassend   ist  zu   sagen:   Die 
I  Banken  in  ihrer  Gesamtheit,  d.  h.  einschließ- 

lich der  Zentralnotenbank,  sind  in  ihrer 
Krediteinräumungsmöglichkeit  unbeschränkt. 

Die  Kreditbanken  i'iir  sieh  sind  es  zu  gewissen, 
in  praxi  keineswegs  kurzen  Zeiten.  Zu 
anderen  Zeiten  besteht  eine  Abhängigkeit 
ihrer  Kreditgewährung  von  der  Kreditpolitik 
des  Zentralnoteninstitutes.  In  keinem  Fall 
aber  bestellt  irgendeine  Abhängigkeit  der 

Kreditgewährung  von  irgendwelchen  außer- 
hall) der  Sphäre  des  rein  Bank-  und  Geld- 

technischen liegenden  Momenten. 

IV.   Die  Nachfrage  nach   Kredit  und  der 
Umfang  ihrer  Befriedigung. 

Wie  auf  jedem  anderen  Markt  ist  auch 
auf  den  Kreditmärkten  die  Tatsache,  wieviel 
Abschlüsse  zustande  kommen,  d.  h.  hier, 
wieviel  Kredite  eingeräumt  werden,  abhängig 

davon,  welche  Preisforderung  für  die  ein- 
zelnen Teilquantitäten  des  Angebots  erhoben, 

welche  Preisgebote  für  die  einzelnen  Teil- 
quantitäten  der  Nachfrage  gemacht  werden. 

Genau  wie  auf  jedem  anderen  Markte 
werden  auch  hier  diejenigen  Teile  der  Nach- 

frage befriedigt,  die  mindestens  den  sich 
bildenden  Marktpreis,  d.  h.  denjenigen  Preis, 

I bei  dem  Angebot  und  Nachfrage  sich  aus- 
gleichen, zu  bewilligen  bereit  sind  und  das- 

jenige Angebot  aufgenommen,  das  höchstens 
den  Marktpreis  fordert,  während  diejenige 
Nachfrage,  die  geringere  Preise  bietet  und 

dasjenige  Angebot,  das  höhere  Preise  ver- 
langt, ausgeschlossen  ist. 

a)  Was  die  Preise  (Zinssätze)  anlangt,  die 
für  die  einzelnen  Teilquantitäten  des  Kredit- 

angebotes gefordert  werden,  so  bestimmen 
sie  sich  in  erster  Linie  nach  der  jeweiligen 
Lage  der  Geldmärkte.  Gewisse  Ausnahmen 
von  diesem  Satze,  die  sich  daraus  ergeben, 

daß  die  Banken  kartellmäßig  zusammen- 
geschlossen sind  und  die  Kreditzinsbildung 

monopolistisch  beeinflussen,  sind  zwar  in 
praxi  von  größter  Bedeutung,  ändern  aber 
nichts  an  den  grundsätzlichen  theoretischen 
Zusammenhängen. 

b)  Was  die  Preise  (Zinssätze)  anlangt,  die 
die  Nachfrage  zu  bewilligen  bereit  ist,  so 
ergeben  sich  die  Preise  (Zinssätze),  die  für 
die  einzelnen  Teilquantitäten  bewilligt  wer- 

den, aus  folgendem: 
Glaubt  ein  Unternehmer  beispielsweise, 

daß  er  bei  Inanspruchnahme  eines  Kredites 
von  1000000  M.  etwa  durch  Einstellung  von 
neuen  Maschinen  eine  Kostenersparnis  von 
100000  M.  pro  Jahr  erzielen  kann,  so  wird 
er  nahe  an  10%  für  den  Kredit  zu  zahlen 
bereit  sein.  Erhofft  er  durch  den  Kredit 
mehr  als  100000  M.  zu  erzielen,  so  wird  er 
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mehr,  glaubt  er,  daß  er  weniger  erzielen 
kann,  so  wird  er  weniger  zahlen  wollen. 

Wie  hoch  sich  auf  diese  Weise  die  Zins- 
sätze stellen  werden,  die  die  Unternehmer 

für  die  einzelnen  Teilquantitäten  an  Kredit 
zu  zahlen  bereit  sein  werden,  läßt  sich  nicht 

allgemein  bestimmen.  Je  nach  den  tech- nischen Fortschritten,  die  jeweils  gemacht 
werden,  wird  das  Einschlagen  kapitalisti- 

scherer Produktionsweisen  und  damit  auch 

die  Erhöhung  der  Kredite,  die  die  kapitalisti- 
scheren Produktionsweisen  ermöglichen,  bald 

größere,  bald  kleinere  Rentabilitätsvorteile 
versprechen.  Nur  soviel  läßt  sich  —  auf 
Grund  der  bekannten  Ergebnisse  der  kapital- 

theoretischen Untersuchungen  von  Böhni- 
Bawerk  —  allgemein  sagen:  Je  kapitalisti- 

scher die  Produktionsweise  ist,  die  man  jeweils 
wählt,  desto  höher  ist  jeweils  absolut  der 
Ertrag  pro  Einheit  geleisteter  Arbeit,  der 
erzielt  wird,  also  die  Produktivität  und  damit 

ceteris  paribus  die  Rentabilität  des  Unter- 
nehmens. Aber  der  Produktivitätszuwachs, 

den  der  Uebergang  zu  kapitalistischeren  Pro- 
duktionsweisen bringt,  ist  relativ  kleiner  als 

derjenige,  der  bei  den  früheren  Uebergängen 
zu  kapitalistischerer  Produktionsweise  erzielt 
wurde.  Daher  kommt  es,  daß  zwar  für  jede 
neue  Teilquantität  Kredit  Zinsgebote  ge- 

macht werden,  daß  aber  diese  Zinsgebote 
immer  niedriger  werden  und  im  Grenzfalle 
Null  Bind. 

c)  Da,  wie  oben  gesagt,  der  Umfang,  in 
Abschlüsse  auf  den  Kreditmärkten  zu- 

stande kommen,  d.  h.  in  dem  Kredite  ein- 
geräumt werden,  abhängig  davon  ist,  welche 

rderungen  für  die  einzelnen  Teil- 
quantitäten des  Angebotes  erhoben,  welche 

Preisgebote  f  ü r  die  einzelnen  Teilquantitäten 
der  Nachfrage  gemacht  werden,  so  ergibt  sich 
hieraus  implicite,  daß,  solange  einerseits  die 
Preisforderungen,  die  für  die  einzelnen  Teil- 

quantitäten des  Kreditangebotes  aufgestellt 
and  andererseits  die  Preisgebote,  die  für  die 
einzelnen  Teilquantitäten  der  Kreditnachfrage 
gemacht  werden,  sich  nicht  ändern,  auch  der 
Umfang  der  jeweilig  in  der  Volkswirtschaft  zur 
Einräumung  gelangenden  Kredite  sich  nicht 
ändert.  Die  Volkswirtschaft  befindet  sich 
insolange  in  einem  statischen  Zustande  der 

[ebarung.  Eine  Aenderung  dieses  Zu- 
tritl  cm,  sobald  sich  entweder  aus 

irgendwelchen  Gründen  die  Zinsforderungen 
für  die  einzelnen  Teilquantitäten  des  Kredit- 

"der  die  Zinsgebote  für  die  ein- 
zeln.-^ Teilquantitäten  der  Kreditnachfrage 

verändern.  Aendern  sich  die  Zinsforderungen 
in  der  Richtung  einer  Ermäßigung,  was  ins- onter  dem  Einfluß  einer  ent- 

n  Diskontpolitik  geschieht,  oder 
jmern  ich  die  Hnggebote  in  der  Richtung 

was  insbesondere  geschieht, 
wenn  auf  technischem  Gebiete  Fortschritte 

gemacht  werden,  die  die  Rentabilität  der 
Kapitalverwendung  steigern,  so  tritt  Kredit- 

expansion —  der  häufigste  Fall  dyna- mischer Veränderung  der  Kreditgebarung 
der  Volkswirtschaft  —  ein. 

V.  Die  volkswirtschaftlichen  Wirkungen 
der  Krediteinräumung. 

Welche  Wirkungen  in  der  Volkswirtschaft 
eintreten,  wenn  neue,  d.  h.  zur  bisherigen 
Gesamtsumme  der  überhaupt  bestehenden 
Kredite  zusätzlich  hinzukommende  Kredite 
eingeräumt  werden,  wieweit  diese  Kredite 
insbesondere  die  Güterverteilung  in  inter- 

temporaler und  interpersonaler  Beziehung 
zu  beeinflussen  vermögen,  ergibt  sich,  sobald 
man  feststellt,  welche  Veränderung  in  den 
Nachfrageverhältnissen  der  Volkswirtschaft 
bei  Einräumung  eines  neuen  Kredites  ein- 

tritt. Denn  die  Nachfrage  ist  es,  die  für 
die  Güterverteilung  in  der  Volkswirtschaft 
und  damit  auch  letzten  Endes  für  die  Rich- 

tung der  Produktion  entscheidend  ist. 
a)  Jeder  neue  Produktivkredit  versieht 

einen  Unternehmer,  der  bisher  nicht  oder 
nicht  in  gleicher  Weise  kaufkräftig  war,  mit 
Kaufkraft.  Diese  Kaufkraft  verwendet  der 
Unternehmer,  der  auf  Grund  des  neuen 
Kredites  in  die  Lage  kommt,  „kapita- 

listischer", d.  h.  unter  stärkerer  Verwendung 
von  Zwischenprodukten,  von  Gütern  höherer 
Ordnung,  zu  produzieren,  um  jene  Zwischen- 

produkte, z.  B.  Maschinen,  Kohlen  usw.  zu 
kaufen.  Jeder  neue  Kredit  beeinflußt  dem- 

gemäß die  Nachfrageverhältnisse  der  Volks- 
wirtschaft dergestalt,  daß  seitens  der  Unter- 

nehmer eine  verstärkte  Nachfrage  nach  in 
der  Gegenwart  vorhandenen,  aus  der  Ver- 

gangenheit in  die  Gegenwart  konsumreif 
hinüberwachsenden  Gütern  geäußert  wird. 
Diese  Nachfrage  bewirkt,  daß  eine  Reihe 
solcher  Güter,  die  ohne  das  Einsetzen  der 
Nachfrage  in  der  Gegenwart  rein  konsumtiv 
verbraucht  worden  wären,  produktiv  ver- 

wandt und  erst  in  der  Zukunft  dem  reinen 

Konsum  zugeführt  werden.  Die  Kredit- 
einräumung disloziert  somit,  die  Distri- 

bution intertemporal  verändernd,  tat- 
sächlich den  Konsum  von  der  Gegenwart  in 

die  Zukunft.  Er  vergrößert  die  Produktions- 
umwege, indem  er  verhindert,  daß  die  Arbeits- 

erfolge der  Vergangenheit  in  der  Gegenwart 
verbraucht  werden,  und  indem  er  bewirkt, 
daß  sie  nach  produktivem  Verbrauch  in  die 
Arbeitskräfte  der  Gegenwart  eingehen,  die 
kürzere  Produktionsperiode  „Gegenwart-Zu- 

kunft" zur  längeren  Produktionsperiode  „Ver- 
gangenheit-Gegenwart-Zukunft  verlängernd. 

b)  Die  Krediteinräumung  wirkt  nicht  nur 
intertemporal  distributionsverändernd,  indem 
sie  den  Konsum  der  Gegenwart  zugunsten  des 
Konsums  der  Zukunft  beschränkt,  sondern  sie 
wirkt  auch  interpersonal  distribution.s- 
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ändernd,  indem  sie  den  Verbrauch  der- 
jenigen Personen  einschränkt,  die  jene  Güter 

entbehren  müssen,  die  ohne  den  neuen 
Kredit  konsumtiv  verbraucht  worden  wären 
(Hausbrand),  und  die  nunmehr  produktiver 
Verwendung  zugeführt  werden  (Kohle  in  der 
Fabrik). 

Diese  Distributionsänderung  kann  eine 
provisorische  oder  eine  definitive  sein. 
Sie  ist  —  hierin,  aber  auch  nur  hierin  ist  der 
allerdings  sehr  wesentliche  Unterschied  in 
der  Wirkung  eines  inflatorischen  Kredites 
und  eines  nichiinflatorischen  Kredites  zu 
sehen  —  eine  provisorische,  wenn  es  sich  um 
einen  niohtinflatorischen  Kredit  handelt,  sie 
ist  eine  definitive,  wenn  der  Kredit  infla- 
torisch  eingeräumt  wird. 

1.  Der  nichtinflatorische  Kredit  wird 
mittele  derjenigen  Kaufkraftbeträge  oder 
wenigstens  im  Rahmen  derjenigen  Kaufkraft- 

■  eingeräumt,  die  „gespart"  werden, 
d.  h.,  die  auf  Grund  freiwilligen  Entschlusses 
der  Konsumenten  eine  Nachfrage  auf  den 
Gtttermärkten  in  der  Gegenwart  nicht  äußern. 
Sobald  die  Sparer  —  in  einer  späteren 
Periode  ihren  Entschluß  wieder  ändern, 
also  ihre  Ersparnisse  wieder  ausgeben,  treten 
de  in  ihre  .dien  Rechte  auf  Kon  lum  eines 
bestimmten  Anteils  am  Sozialprodukt  wieder 
ein.  Es  ist  nichts  weiter  geschehen,  als  daß 
—  eine  lediglich  provisorische  Konsumein- 

schränkung —  der  Konsum  der  betreffenden 
sparenden  Wirtschaftssubjekte  in  die  Zu- 

kunft verlebt  worden  ist,  —  die  privatwirt- 
schaftliche Kehrseite  der  durch  sie  ermög- 

lichten und  notwendig  werdenden  volkswirt- 
schaftlichen Tatsache,  daß  die  Produktion 

erst  in  Zukunft  ihre  Konsumreife  zu  erreichen 
braucht. 

2.  Ganz  anders  der  „inflatorische  Kredit", 
der  über  den  Rahmen  der  in  der  Volkswirt- 

schaft gleichzeitig  gemachten  Ersparnisse 
hinaus  gewährt  wird.  Hier  verzichten  die- 

jenigen, die  ihren  Konsum  in  der  Gegenwart 
zugunsten  der  Zukunft  einschränken,  nicht 
freiwillig  auf  die  Aeußerung  von  Nachfrage 
auf  den  Gütermärkten,  sondern  sie  werden 
von  den  Unternehmern,  die  mit  der  neuen, 
ad  hoc  geschaffenen  Kaufkraft  ausgestattet 
sind  und  die  mit  ihnen  um  die  vorhandenen, 
alsbald  im  Preise  stark  anziehenden  Güter 
konkurrieren,  unfreiwillig  vom  Markte  ver- 

drängt. Sie  erhalten  auf  ihre  geldmäßig 
gleich  gebliebene  Nachfrage  nur  noch  einen 
geringeren  Teil  des  gleichgebliebenen,  auf  die 
vermehrte  Nachfrage  zu  verteilenden  An- 

gebots. Es  tritt  „gezwungenes  Sparen" 
(Mises)  oder  besser,  da  gerade  keine  Erspar- 

nisse gemacht  werden,  „gezwungene  Konsum- 
einschränkung" ein,  für  die  die  Zukunft  nicht 

entschädigt,  weil  das  zukünftige  Sozial- 
produkt den  Nutznießern  der  neuen  Kauf- 

kraft, nicht  den  „gezwungenen  Nichtkonsu- 

nienten",  die  mangels  Entstehens  von  Er- 
sparnissen in  der  Zukunft  keine  Kaufkraft 

zu  entfalten  vermögen,  zur  Verfügung  steht. 
Die  Distributionsänderung  ist  also  in  diesem 
Falle  eine  definitive,  nicht  nur  eine  pro- 

visorische. Sie  bedeutet  Expropriation  für 
diejenigen,  die  mittels  des  Geldes,  das  sie  als 
Rente  oder  Arbeitslöhne  vereinnahmt  haben, 
eine  bestimmte  Warenmenge  zu  kaufen 
hoffen  durften  und  die  nunmehr  infolge  der 
eingetretenen  Preissteigerung,  oder  was  das 
gleiche  ist,  der  Geldentwertung,  die  die 
Kreditinflation  mit  sich  bringt,  nur  noch 
einen  Teil  der  Ware  erhalten.  Sie  ist  ein- 

malige Expropriation  für  diejenigen,  die  — 
wie  die  arbeitenden  Klassen  —  nach  An- 

passung der  Löhne  an  die  Preise  in  künftigen 
Konsumtionsperioden  wieder  ihren  alten 
Anteil  am  Sozialprodukt  erhalten.  Sie  ist 
dagegen  Grundlage  verringerten  Konsums, 
auch  in  allen  künftigen  Konsumtionsperioden 
für  die  reinen  Konsumenten,  denen  durch  die 
Geldentwertung  die  Grundlage  ihrer  Kauf- 

kraft für  alle  Zeiten  vernichtet  ist,  also  für 
die  Bezieher  von  Geld  auf  Grund  von 

Rentenrechten  oder  sonstigen  Titeln  (Pen- 
sionen  iiswA 

c)  Die  Wirkungen,  die  eine  inflatorische 
Expansion  der  in  der  Volkswirtschaft  ge- 

währten Kredite  hervorruft,  sind  mit  der 
Feststellung  der  distributionsändernden  Kraft 
der  Kreditexpansion  im  wesentlichen,  aber 
noch  nicht  vollständig  geschildert.  Die 
Kreditexpansion  wirkt  nämlich,  wie  die  Be- 

obachtung der  mit  Kreditexpansionen  parallel 
gehenden  Konjunkturen  zeigt,  nicht  nur  ver- 

ändernd auf  die  Distribution  der  Güter, 
sondern  auch  verstärkend  auf  ihre  Pro- 

duktion ein.  Der  Grund  hierfür  liegt  darin, 
daß  die  inflatorische  Kreditexpansion,  wie 
gezeigt,  Verstärkung  der  Gesamtnachfrage 
nach  Gütern  zur  Folge  hat  und  daß  diese  in 
letzter  Linie  eine  Steigerung  der  gesamten 
Nachfragebefriedigungsmittel,  der  Gesamt- 

produktion des  Landes  nach  sich  zieht,  nicht 
anders  wie  die  Produktion  einzelner  Güter 
zunimmt,  wenn  sich  die  Nachfrage  nach 
diesen  einzelnen  Gütern  verstärkt.  Die  auf 
Grund  des  inflatorischen  Kredites  von  den 
Unternehmern  zur  produktiven  Verwendung 
angeschafften  Güter  entstammen  somit  nicht 
ausschließlich  dem  Kontingent  der  Konsu- 

menten, sondern  rühren,  sobald  sich  erst 
einmal  die  Volkswirtschaft  auf  die  vermehrte 
Nachfrage  eingestellt  hat,  aus  Mehrproduktion 
her.  Daß  die  Produktion  nicht  nur  auf  Teil- 

gebieten, sondern  in  ihrer  absoluten  Größe 
zunehmen  kann,  beruht  einmal  darauf,  daß 
der  volkswirtschaftliche  Organismus  insofern 
ein  „elastischer"  ist,  als  man  mit  den  vor- 

handenen Produktivkräften  durch  ent- 
sprechende Veränderung  der  Arbeitsmethoden 

auch   einer   gesteigerten   Nachfrage  bis   zu 
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einem  gewissen  Grade  gerecht  werden  kann. 

Dann  aber  auch  darauf,  daß  die  Kredit- 
inflation  ganz  neue  Schichten,  die  bisher 

nicht  produktiv  tätig  waren,  in  den  Dienst, 
der  Produktion  stellt.  Der  ökonomische 
Prozeß,  der  die  Indienststellung  dieser  bisher 

unproduktiven  Kräfte  in  den  Dienst  der 
Volkswirtschaft  hervorbringt,  ist  der,  daß 
durch  die  oben  gekennzeichnete  Veränderung 
der  Distribution  zugunsten  der  produktiven 
und  zuungunsten  der  unproduktiven,  nur 
konsumierenden  Glieder  der  Wirtschaft,  das 

"Werturteil  über  die  ökonomische  Nützlich- 
keit des  Arbeitern  oder  Nichtarbeitens  sich 

bei  einem  Teil  der  bisherigen  Nichtarbeiter 

verschiebt  und  sie  aus  „Nichtarbeitern" 

(Rentnern  usw.)  zu  „Arbeitern"  macht.  Aus 
diesen  Zusammenhängen  ergibt  sich  gleich- 

zeitig, wo  die  Grenzen  erreicht  sind,  über  die 
hinaus  die  Kreditinflation  nicht  mehr  pro- 
duktionssteigernd  wirken  kann.  Die  Grenzen 
sind  dann  erreicht,  wenn  auch  eine  noch  so 
starke  Veränderung  der  Distribution  zu- 

ungunsten der  reinen  Konsumenten  neue 
Arbeitskräfte  nicht  in  die  Güterproduktion 
hineinzuzwängen  vermag,  ein  Zustand,  bis  zu 
dem  es  aber  in  der  modernen  kapitalistischen 
Wirtschaft  nur  selten  kommt,  weil  hier  immer 
wieder  durch  Krisenmomente  bedingte  Kon- 
junkturumschwünge  starke  Absatzstockun- 

gen und  Betriebseinschränkungen  mit  sich 
bringen  und  die  volle  Ausnutzung  aller  Pro- 
dukiivkrül'te  verhindern. 

d)  Jede  inflatorische  Krediteinräumung 
von  einiger  Dauer  verursacht  nicht  nur  in 
der  Welt  der  Güter  Veränderungen,  sondern 
veranlaßt  auch  mehr  oder  weniger  starke 

■  niebungen  in  den  Wohlstandsver- 
hältnissen der  einzelnen  sozialen  Schichten 

Denn  der  inflatorische  Kredit 
erreicht  die  für  die  Einschlagung  längerer 
Produktionsumwege  notwendige  Einschrän- 

kung des  rein  konsumtiven  Güterverbrauchs 
in  der  Gegenwart  durch  das  Mittel  der  Geld- 

öpfung  zugunsten  der  kreditsuchenden 
Unternehmer,  also  durch  Inflation,  die  mehr 

eniger  starke  Geldentwertung  hervor- 
ruft. Die  Geldentwertung  aber  bedeutet 

Bereicherung  der  Sachwertbesitzenden,  geld- 
Bchulder  len  I  aternehmer  in  Industrie,  Land- 

wirtschaft und  Handel,  Verarmung  der  an 
der  Eon  tanz  des  Geldwertes  interessierten 

l  Geldgläubiger  (Besitzer  von 
Isicheren  Anlagen,  Renten  usw.),  Ver- 

knappung  der  Lebenshaltung  der  arbeitenden 
•    bi      ich  j<  weüs  die  Löhne 

iegenen  Güterpreisen  angepaßt  haben, 
u»'1    ,:'  '    i  ii    der    Lebenshaltung en  Klassen,  deren  Einkommen 

Lenen   Geldwert   nicht  oder 
i  ichl   in  absehbarer  Zeit  anpaßt 

Berufe  usw.). 
Aber  alle  diese   Erscheinungen  sind  in 

normalen  Zeiten,  in  denen  das  Tempo  der 
Kreditinflation  ein  langsames  ist,  kaum 
merklich.  Sie  werden,  wie  die  Erfahrung 
lehrt,  kaum  empfunden,  sie  äußern  sich  nur 
in  gelegentlichen  Klagen  der  Festbesoldeten 
und  Rentner  über  die  zunehmende  „Teue- 

rung", die  als  ein  die  Güterseite  betreffendes 
Phänomen,  nicht  als  Ausdruck  der  Ent- 

wertung des  Geldes,  das  nach  wie  vor  als 
wertkonstant  gilt,  erscheint.  Erst  wenn  das 
Tempo  der  Kreditinflation  ein  besonders 
rasches  wird  —  die  deutsche  Volkswirtschaft 
der  Nachkriegszeit  mit  ihrer  starken,  teils 
produktiven,  teils  konsumtiven  Kredit- 

inflation ist  ein  markantes  Beispiel  einer 
besonders  rasch  wirkenden  Kreditinflation  — , 
werden  auch  die  sich  vollziehenden  Verände- 

rungen in  sozialer  Beziehung  erheblich.  Es 
verändert  sich  die  ganze  soziale  Struktur  des 
Landes,  und  es  gibt  kein  Gebiet  geistigen  oder 
wirtschaftlichen  Lebens,  das  nicht  in  Mit- 

leidenschaft gezogen  wird. 

VI.  Kredit  und  Krisen. 

Die  durch  die  Kreditespansion  hervor- 
gerufene Konjunktur  kann  aus  zwei  Gründen 

ihr  Ende  finden,  bzw.  unter  mehr  oder 
weniger  krisenhaften  Erscheinungen  zu- 
sammenbrechen: 

a)  Die  inflatorische  Krediteinräumung 
kann  an  sich  solange  fortgesetzt  werden,  als 
es  möglich  ist,  die  in  der  Volkswirtschaft 
zirkulierende  Geldmenge  zu  vermehren.  Denn 
solange  kann  ein  Zins  durchgehalten  werden, 
der  niedriger  ist  als  derjenige,  der  sich  ein- 

stellen würde,  wenn  der  Kredit  nur  mit  aus 
Ersparnissen  herrührenden  Mitteln  einge- räumt würde.  In  einem  Staat  mit  reiner 
Papierwährung,  der  keine  Rücksicht  auf  die 
Wertrelation  des  Inlandsgeldes  zu  dem  Aus- 

landsgeld, also  auf  die  Valuta,  nimmt,  ist 
eine  sich  stetig  fortsetzende  Geldvermehrung 
ohne  weiteres  möglich.  Dagegen  ist  sie  nicht 
möglich,  wenn  in  dem  betreffenden  Staate 
Goldwährung  gilt  oder  wenn  der  Staat  eine 
bestimmte  Parität  des  Inlandsgeldes  mit  dem 
Auslandsgeld  aufrechtzuerhalten  wünscht; 
denn  die  mit  der  Geldvermehrung  parallel 
gehende  Geldentwertung  zeitigt  über  kurz 
oder  lang  Goldabflüsse  oder  Störungen  der 
Parität  des  Inlandsgeldes  zum  Auslandsgeld, 
die  eine  Eindämmung  der  Geldvermehrung 
aus  intervalutarischen  Gründen  erforderlich 
machen.  Dies  geschieht,  indem  man  die  Zahl 
der  zur  Einräumung  gelangenden  Kredite 
einschränkt,  was  wieder  dadurch  erreicht 
wird,  daß  man  durch  das  Mittel  der  Diskont- 

erhöhung die  Zinssätze  in  die  Höhe  setzt 
und  dadurch  die  Kredite  verteuert. 

Wird  in  dieser  Weise  erreicht,  daß  die 
inflatorischen  Krediteinräumungen  aufhören, 
dann  stellt  sich  die  Volkswirtschaft  wieder 
auf  diejenigen  kürzeren  Produktionsumwege 
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und  denjenigen  eingeschränkten  Produktions- 
umfang  ein,  die  denjenigen  Kreditmengen 
entsprechen,  die  ohne  Inflation  zur  Ein- 

räumung gelangen  können.  Mit  der  Ver- 
kürzung der  Produktionsumwege  und  der 

Einschränkung  der  Produktion  geht  wieder 
eine  Veränderung  der  Einkommensverhält- 
nisse  der  einzelnen  Schichten  vor  sich.  Die 
Gewinne  der  Unternehmer  sinken,  die  Löhne 
gehen  zurück,  es  kommt  zu  mehr  oder 
weniger  umfangreichen  Arbeitsentlassungen, 

die  Zeit,  in  der  der  Rentner  verhältnis- 
mäßig besser  lebt,  als  der  an  der  Produktion 

Beteiligte. 
b)  Aber   auch    wenn    aus    währungspoli- 

■i   Gründen  ein  Abbruch  der  Kredit  - 
expansion  nicht  erfolgt,  SO  kann  doch  die 
Kredit exp;  ti  ion  aus  sich  heraus  zur  Krise 
führen.  Kreditexpansion  bedeutet,  wie  ge- 
zeigt,  auch  Produktionssteigerung.  Pro- 

duktiv Qg  ist  alier  auf  die  Dauer 
unmöglich,  wenn  sich  der  Kon  um  ni<  b.1  ent- 

sprechend vermehrt.  Die  Tatsache,  daß  dies 
nicht  immer  zwangsläufig  der  Fall  ist  —  die 
den  An-'.  .Mi-  punkl  der  »og.  i fnterkon  um 
tionstheorien  unter  den  Krisentheorien  bil- 
den  — ,  bewirkt,  daß  sich  allmählich  in  der 
Volkswirtschaft  Gütermengen  aufstauen,  die 
nicht  abgesetzl  werden  können  Diet  wieder- 

um hat  zur  Folge,  daß  die  Unternehmer  ihren 
Betrieb  einschränken  oder  einstellen  müssen, 

weil  die  Mittel  zur  Fortsetzung  ihres  Be- 
triebes, die  ihnen  bisher  auf  Grund  des  Ab- 

satzes ihrer  Ware  zuflössen,  ausbleiben.  Auch 
hier  tritt  der  reibungslose  Ablauf  der  Wirt- 

schalt erst  wieder  ein,  wenn  die  Wirtschaft 
sich  wieder  kontrahiert,  die  Preise  und  Löhne 
wieder  gefallen  sind,  der  Produktionsumfang 
sich  entsprechend  der  geringeren  Nachfrage 
verringert  hat. 

c)  Die  ewige  Fortsetzung  der  Kredit- 
konjunktur ist  rein  theoretisch  dadurch  zu 

erreichen,  daß  bei  stockendem  Absatz  immer 
wieder  neue  durch  Kredit  kaufkräftig  ge- 

machte Nachfrage  entsteht.  Ein  solcher  Zu- 
stand hat  in  Deutschland  während  des 

Krieges  bestanden,  wo  der  durch  neuen 
Kredit  (Schatzanweisungen,  Kriegsanleihen) 
stets  wieder  kaufkräftig  gemachte  Staat 
immer  wieder  alle  irgendwie  produzierten 
Produkte  an  sich  zog,  und  er  besteht  in 
gewissem  Sinne  auch  in  der  Zeit  seit  Kriegs- 

ende, so  daß  wir,  von  ganz  kurzer  Unter- 
brechung abgesehen,  in  Deutschland  seit 

Kriegsbeginn  tatsächlich  eine  fast  ununter- 
brochene Hochkonjunktur  haben.  Freilich 

wird  diese  Hochkonjunktur  erkauft  um  den 
Preis  völliger  Zerrüttung  des  Geldwesens  und 
der  sozialen  Struktur  des  Landes. 

d)  Die  Kreditexpansion  ist  eines  der 
stärksten  Mittel  —  vielleicht  das  stärkste 

Mittel  überhaupt  — ,  um  die  wirtschaftliche 
Entwicklung  eines  Landes  durch  vollste  Aus- 

nutzung seiner  Produktionskräfte  anzuregen, 
zu  beschleunigen  und  zur  höchsten  Blüte  zu 
bringen.  Aber  ihr  Weg  geht  über  die  relative 

Expropriierung  der  Geldbesitzer  durch  Ver- 
schlechterung des  in  der  Volkswirtschaft  vor- 

handenen Geldes,  und  über  die  Gefahr  von 

Absatzkrisen,  an  denen  die  moderne  kapita- 
listische Wirtschaft  ohnedies  genug  leidet. 

Durch  die  Skylla  der  wirtschaftlichen  Stagna- 
tion und  die  Charybdis  der  Geldentwertung 

und  der  Krisen  die  Volkswirtschaft  hindurch- 
zuleiten, dürfte  daher  als  die  Aufgabe  einer 

zielbewußten  Kreditpolitik  zu  betrachten 
sein. 
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Kreditgenossenschaften. 

1.  Allgemeines.  2.  Die  wesentlichsten  ge- schäftlichen Grundsätze.  3.  Geschäftsbetrieb. 

4  Kapitalbeschaffung.  5.  Organisation  und 

soziale  Bedeutung.  6.  Angriffe.  7.  Kriegs-  und 
Nachkriegszeit. 

1.  Allgemeines.  Unter  „Kreditgenossen- 
schaften" werden  zum  Unterschied  von  „Dar- 

lehnskassenvereinen"  (vgl.  Art.  „Darlehns- 
kassenvereine")  die  genossenschaftlichen 
Kreditinstitute  nach  Schulze-Delitzsch  ver- 

standen. Die  Firma  lautete  ursprünglich 
meist  Vorschußverein  und  hat  dann  zumal 
in  den  letzten  Jahren  mehr  und  mehr  dem 

volksbankmäßigen  Charakter  des  Kredit- 
instituts Rechnung  getragen. 

2.  Die  wesentlichsten  geschäftlichen 
Grundsätze  der  Schulze-Delitzschschen 
Kreditgenossenschaften  sind  folgende:  l.Der 
Geldverkehr  ist  vollkommen  geschäfts- 

mäßig geordnet.  Jede  Wohltätigkeit  ist  aus- 
geschlossen, ohne  daß  deswegen  der  gemein- 

nützige Charakter  der  Genossenschaft  be- 
einträchtigt zu  werden  braucht.  2.  Die 

von  der  Genossenschaft  gewählte  Kredit- 
basis (persönliche  Haftpflicht  der  Mitglieder 

und  eigenes  Vermögen)  muß  Lebens- 
fähigkeit der  Genossenschaft  und  ihre  Ent- 
wicklung zum  selbständigen  Kreditinstitut 

sichern.  3.  Mit  Rücksicht  hierauf  ist  be- 
stimmend für  die  geschäftliche  Ausdehnung: 

möglichste  Einbeziehung  aller  Berufsarten 
innerhalb  eines  hinreichend  großen  Geschäfts- 

gebietes, wobei  jedoch  berücksichtigt  wird, 
daß  die  Genossenschaft  Personalgesellschaft 
ist  und  die  Mitglieder  nur  persönlich  ihre 
Rechte  in  der  Generalversammlung  wahr- 

nehmen können.  4.  Zweck  der  Kreditge- 
nossenschaft ist,  das  Kreditbedürfnis  der 

Mitglieder  möglichst  billig  zu  befriedigen, 
mit  fortschreitender  Entwicklung  für  alle 
Geldangelegenheiten  ihrer  Mitglieder  deren 
Bankier  zu  werden.  5.  Der  Jahresreinge- 

winn wird  nach  entsprechenden  Rücklagen  zu 
den  Reserven  nach  Verhältnis  der  Geschäfts- 

guthaben als  Dividende  verteilt.  6.  Die 
Kreditgenossenschaft  dient  der  Befriedi- 

gung des  Betriebskredits;  nur  bei  der  Wah- 
rung ganz  bestimmter  Grundsätze  soll  der 

langfristige  Kredit  befriedigt  werden.  7.  Die 
Kreditgenossenschaft  paßt  sich  in  ihren 
-'■-'■liüftlichen  Einrichtungen  sowohl  der 
Befriedigung    des     Kreditbedürfnisses    der 

<hen  wie  der  ländlichen  Betriebe  an. 
chdem  das  GenG.  v.  l./V.  1889  die  be- 

schränkte Haftpflicht  zugelassen,  wird  auch 
von  dieser  von  den  Schulze-Delitzschschen 
Kreditgenossenschaften  Gebrauch  gemacht, 
jedoch  soll  grundsätzlich,  solange  das  eigene 
Vereinsvermöfjcn  noch  nicht  eine  ausreichende 
Kreditbasis  sichert,  der  unbeschränkten  Haft- 

pflicht der  Vorzug  gegeben  werden.    9.  Der 

staatlichen  finanziellen  Förderung  des  Ge- 
nossenschaftswesens gegenüber  hat  der  Ver- 

treter der  Schulze-Delitzschschen  Grundsätze, 
der  Allgemeine  deutsche  Genossenschafts- 

verband, sich  ablehnend  verhalten  (vgl.  Art. 

„Erwerbs- und  Wirtschaftsgenossenschaften") 
Die  Schulze-Delitzschsche  Kreditgenossen- 

schaft ist  mithin  ein  für  volksbank- 
mäßige Entwicklung  bestimmtes,  auf  ge- 

nossenschaftlicher Grundlage  beruhendes 

geschäftliches  Unternehmen.  Die  Raiff- 
eisensche  Darlehnskasse  ist  ein  die  wesent- 

lichsten Teile  des  geschäftlichen  Lebens  der 
Landwirte  in  der  Gemeinde  umfassendes,  auf 
genossenschaftlicher  Grundlage  beruhendes 
geschäftliches  Unternehmen,  das  Glied  einer 
geschäftlichen  Zentralorganisation. 

3.  Geschäftsbetrieb.  Der  Geschäfts- 
betrieb ist  sehr  mannigfacher  Art.  Das 

Grundgeschäft  der  Kreditgenossenschaft  ist 
die  Gewährung  von  Vorschüssen,  auf  das 
sich  in  der  ersten  Zeit  die  Kreditgenossen- 

schaften tatsächlich  beschränkten.  Die  Ent- 
wicklung der  wirtschaftlichen  Verhältnisse 

verlangte  schließlich  die  Aufnahme  fast 
aller  ins  Bankgeschäft  fallenden  Geschäfts- 

zweige. So  betreibt  die  Kreditgenossenschaft 
den  Sparkassen-  und  Depositenverkehr,  den 
Scheckverkehr,  diskontiert  Wechsel,  gibt 
Kontokorrentkredit,  leistet  Bürgschaften,  be- 

sorgt Effektengeschäfte  usw.  Um  den  Ge- 
schäftsverkehr nach  anderen  Orten  zu  er- 

leichtern, haben  die  Kreditgenossenschaften 
den  Giroverband  und  die  Scheckvereinigung 
geschaffen.  Die  Diskontierung  von  Buchfor- 

derungen ist  für  die  Kreditgenossenschaften 
kein  neuer  Geschäftszweig,  denn  bereits  i.  J. 
1859  hat  der  erste  Allgemeine  Vereinstag 
die  Aufnahme  empfohlen.  Der  Charakter 
dieses  Geschäftszweiges  ist  jedoch  zum  Teil 
ein  anderer  geworden;  es  handelte  sich  früher 
dabei  allein  um  die  Beleihung  von  Hand- 

werkerforderungen, heute  kommt  hinzu  die 
Beleihung  von  Forderungen  aus  dem  Groß- 

handelsverkehr. Der  Wechselverkehr  ver- 
dient zweifellos  den  Vorzug  vor  der  Be- 

leihung von  Buchforderungen. 
Bestimmend  für  den  genossenschaftlichen 

Charakter  ist  der  Charakter  des  Geschäfts- 
betriebes. Sehr  bedeutende  hochentwickelte 

Kreditgenossenschaften  liefern  den  Beweis, 
daß  die  Pflege  auch  der  kleinsten  Geschäfte 
nicht  zu  leiden  braucht  unter  der  Entwick- 

lung der  Genossenschaft  zum  volksbank- 
mäßigen Kreditinstitut.  Im  Gegenteil:  je 

leistungsfähiger  die  Kreditgenossenschaft, 
desto  besser  ist  sie  geeignet,  ihre  Aufgabe 
nach  allen  Richtungen  hin  zu  erfüllen.  Die 
gewaltige  Steigerung  der  Unkosten  wird  in 
Zukunft  die  Aufrechterhaltung  der  un- 

rentablen kleinen  Geschäfte  ganz  besonders erschweren. 

Die      natürlichen      Beschränkungen 
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für  den  Geschäftsbetrieb  liegen  in 
der  Bechtsnatur  der  Genossenschaft,  und 
da  das  Genossenschaftsgesetz  für  alle  Ge- 

nossenschaftssysteme gilt,  müßten  sie  auch 
bei  allen  Systemen  Berücksichtigung  finden. 
Eine  solche  Beschränkung  ergibt  sich  daraus, 
daß  die  Mitglieder  ihr  Stimmrecht  persön- 

lich ausüben  müssen;  hierauf  muß  bei  der 
Ausdehnung  des  Geschäftsbezirks  Rücksicht 
genommen  werden.  Eine  weitere  Beschrän- 

kung bringt  mit  sich  das  Moment  der  „nicht 

geschlossenen  Miti^liederzahl".  Die  Kredit- 
genossenschaft kann  sich  nicht  auf  Geschäfte 

einlassen,  die  ein  dauerndes  Grundkapital 
bei  dem  Institut  voraussetzen;  so  verbietet 
denn  auch  das  Hypothckcnbankgesetz  und 

lesetz  über  die  privaten  Versicherungs- 
anternehmungen  den  Geschäftsbetrieb  der 
Hypothekenbanken  und  der  Versicherung 
in  der  Form  der  Genossenschaft.  In  Kon- 

sequenz der  Erwägungen,  die  hierzu  führen, 
müßte  den  [Kreditgenossenschaften  auch 
untersag  Bein  die  Teilnahme  an  der  „Ent- 

schuldung des  ländlichen  Besitzes".  Gleich- wohl und  zwar  gerade  unter  der  Autorität  der 
Behörden  (Ansiedlungskommission)  wurden 
die  Kreditgenossenschaften  hierfür  zu  ge- 

winnen gesucht,  und  zwar  indem  ruau  sie 
auf  15  Jahre  unkündbar  die  Bürgschaft  für 
den  Entschuldungskredit  übernehmen  lassen 
wollte.  Die  Begründung  der  Vorlage  über 
die  Erhöhung  des  Grundkapitals  der  Preußi- 

schen Zentral-Genossenschafts-Kassc  vom 
Kl. All.  1909  sah  einen  solchen  Geschäfts- 

betrieb der  Genossenschaften  vor  und  wollte 
unter  gewissen  Bedingungen  der  Preußischen 
Zentral-Genossenschafts-Kasse  die  Garantie 
für  die  Erhaltung  der  Liquidität  der  Genossen- 

schaften überweisen.  Die  hierin  liegende 
Sicherung  ist  vom  geschäftlichen  Standpunkt 
aus  nicht  minder  bedenklich  wie  der  Ge- 

schäftszweig, gegen  dessen  Folgen  sie  Schutz 
bieten  sollte.  Positive  Ergebnisse  haben  die 
Maßnahmen  wohl  auch  nicht  gehabt. 

Grundsätzlich  zu  verwerfen  ist  die  Ueber- 
nahme  der  Bürgschaft  für  städtischen 
Immobiliarkredit  der  Mitglieder  der  Ge- 

nossenschaft in  der  Form  der  Hypo- 
thekengarantiegenossenschaft.  Eine  weitere 
Beschränkung  ergibt  sich  daraus,  daß  die 
Genossenschaft  nicht  wie  die  Aktiengesell- 

schaft ihr  Grundkapital  und  damit  das  Be 
triebskapital  durch  Erhöhung  leicht  zu  ver- 

größern imstande  ist.  Es  bietet  sich  ihr  nur 
der  Weg  der  Erhöhung  des  Geschäftsanteils 
und  der  Einzahlungen.  Dabei  ergeben  sich 
aus  der  Mitgliederzusammensetzung  gewisse 
Grenzen.  Diese  Frage  hat  gerade  in  der 
neuesten  Zeit  große  Bedeutung  erlangt,  da 
bei  vielen  Genossenschaften  die  Steigerung 
des  Betriebskapitals  nicht  gleichen  Schritt 
gehalten  hat  mit  der  Steigerung  der  Kredit- 
ansprüche. 

4.  Kapitalbeschaffung.  Die  Schulze- 
Delitzssche  Kreditgenossenschaft  soll  nach 
ihrer  Organisation  und  Bestimmung  ein 
selbständiger  auf  sich  selbst  beruhender  Wirt- 

schaftsfaktor sein;  sie  ist  daher  vor  allem 
darauf  bedacht,  ein  ausreichendes  eigenes 
Vermögen  durch  Bildung  von  Reserven  und 
Geschäftsguthaben  zu  erstreben.  Das  fremde 
Kapital  sucht  sie  durch  Spareinlagen,  De- 

positen zu  gewinnen.  Der  Bankkredit  soll 
nur  als  Aushilfsmittel  dienen. 

Der  Sparkassen-,  Depositen-  und  Scheck- 
verkehr, der  von  den  Kreditgenossenschaften 

gepflegt  wird,  legt  ihnen  gewisse  Pflichten 
auf,  die  sich  vor  allem  aus  der  Notwendig- 

keit der  Beobachtung  der  Grundsätze  der 
Liquidität  ergeben.  Es  kann  aber  für  die 
Kreditgenossenschaften  nicht  der  gleiche 
Maßstab  in  der  Beziehung  gelten  wie  für 
die  Großbanken.  Einmal  bringt  ein  Teil 
des  Aktivbestandes  es  mit  sich,  daß  es  sich 
dabei  um  länger  befristete  Kredite  handelt, 
dann  aber  verfügen  auch  die  Kreditgenossen- 

schaften vielfach  über  langbefristete  Spar- 
einlagen und  damit  wird  der  Ausgleich  mit 

Bezug  auf  die  Liquidität  hergestellt. 
Im  Jahre  1909  fanden  eingehende  Unter- 

suchungen über  gesetzliche  Regelung  des 
Depositenverkehrs  statt,  die  einen  negativen 
Verlauf  nahmen.  Man  glaubt  in  genossen- 

schaftlichen Kreisen,  daß  alle  derartigen  Ge- 
setze nicht  den  erwarteten  Schutz  bieten 

werden,  andererseits  aber  geeignet  sind,  das 
Publikum  zu  veranlassen,  sich  auch  dort  auf 
eine  Kontrolle  zu  verlassen,  wo  eine  solche 
undurchführbar  ist.  Auf  den  gleichen  Stand- 

punkt hat  sich  auch  im  wesentlichen  die 
Reichsbank-Enquete-Kommission  i.  J.  1909 

gestellt. Mit  dem  Depositenverkehr  beschäftigt 
sich  auch,  allerdings  aus  anderen  Erwägungen 
das  Kapitalfluchtgesetz  vom  24./XII.  1920, 
das  die  Errichtung  neuer  Kreditinstitute  er- 

schwert. Die  Pflege  des  Depot-  und  Depo- 
sitengeschäfts von  neu  gegründeten  Ge- 
nossenschaften ist  nach  diesem  Gesetz  nur 

zulässig,  wenn  die  Genossenschaft  ihren 
Geschäftsbetrieb  auf  den  Kreis  der  Mit- 

glieder beschränkt  und  einem  Revisions- 
verband angeschlossen  ist.  Uebrigens  hat 

die  Einführung  des  Depotzwanges  zunächst 
das  Effektengeschäft  der  Kreditgenossen- 

schaften stark  belebt.  Später  hat  sich  aber 
herausgestellt,  daß  der  vielen  kleinen  Depots 
j  wegen    der    Depotzwang    zu    einer    starken 
[  Belastung  der  Kreditgenossenschaften  ge- 

führt hat.  Gleiches  gilt  von  allen  den  Auf- 
lagen, die  den  Kreditgenossenschaften  in- 

folge   der    Steuergesetzgebung    aufgebürdet 

'  sind. 

Ein  besonderes  Kapitel  stellt  der  Bank- 
1  kredit  dar.  Das  erste  Bankinstitut  für 
die  Ordnung  der  Beziehungen  der  Schulze- 
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Delitzschschen  Genossenschaften  zum  Geld- 
markt war  die  im  Jahre  1864  gegründete 

Deutsche  Genossenschaftsbank  von  Soergel, 

Parrisius  &  Co.  Ihr  folgte  im  Jahre  1876  für 

die  RaiffeisenschenDarlehenskassen  die  Land- 
wirtschaftliche Zentraldarlehnskasse  zu  Neu- 

wied, jetzt  Landwirtschaftliche  Zentral- 
darlehnskasse für  Deutschland  zu  Berlin  Die 

Deutsche  Genossenschaftsbank  war  ein  freies 

Bankinstitut,  das  auch  den  Genossenschaften 
keine  direkten  Pflichten  auferlegte,  sich  aber 

dabei  zur  Aufgabe  gestellt  hatte,  den  Inter- essen der  Genossenschaften  zu  dienen.  Die 
Landwirtschaftliche  Zentraldarlehnskasse 
stand  und  steht  im  ausschließlichen  Interesse 
der  Mitglieder  (der  Aktionärdarlehnskassen). 
Auch  diese  haben  weitgehende  Pflichten  dem 
Zentralinstitut  gegenüber.  Schon  früher  hat 
unter  den  Genossenschaften  der  Geldaus- 

gleich eine  große  Rolle  gespielt.  Die  Ge- 
nossenschaften  mit  Geldüberfluß  sollten  bei 
kreditbedürftigen  Genossenschaften  ihr  Geld 
anlegen.  Auf  den  Genossenschaftstagen  ist 
wiederholt  vor  dem  Geldausgleich  unter  den 
Genossenschaften  gewarnt,  wenn  aus  ihm 
ein  regelrechter  Kreditverkehr  sich  entwickeln 
sollte.  Als  dann  durch  Gesetz  von  1889  die 

Bildung  von  Genossenschaften  aus  Genossen- 
schaften möglich  wurde,  wurde  dieser  Geld- 
ausgleich bei  den  nicht  zum  Generalverbande 

gehörigen  landwirtschaftlichen  Genossen- 
schaften bezirksweise  gewissermaßen  ge- 

regelt durch  die  Bildung  von  Verbandskassen. 
idera  im  Reichsverband  der  deutschen 

landwirtschaftlichen  Genossenschaften  ent- 
wickelte sich  diese  Organisation,  die  schließ- 

lich nach  der  Gründung  der  Preußischen 
Zentralgenossenschaftskasse  in  dieser  als  ihr 
Zentralgeldinstitut  die  Spitze  fand.  Später- 

hin entwickelten  sieh  bezirksweise  ähnliche 
Kassen  für  die  gewerblichen  Genossen- 

schaften. Gefördert  wurden  diese  Bezie- 
hungen dadurch,  daß  die  Preußische  Zentral- 

■  nschaftskasse  auf  die  „vertretbaren 

Haftsummen"  Blankokredit  gab,  vor  allem 
'üe  Ausschließlichkeitserklärung  aus- 

llt  wurde. 

Die  An  ichten  darüber,  wieweit  zumal  für 
<  rblichen  Genossenschaften  diese  Ver- 

band-kassen  eine  wirkliche  Lücke  ausfüllen, 
nnd  geteilt.     Es  wird  insbesondere  darauf 

.  daß  die  Vorteile  der  Verbands- 
nichl  im  richtigen  Verhältnis  zu  dem 

mit  dem  Verbandskassensystem  verbundenen 
n.    Andererseits  ist  gewiß  nicht 

zu  verkennen,  daß  kleinen  Genossenschaften 
mit  dieser  erleichterten  Kreditgewähr  über 

ten  Jahre  hinweggeholfen  wird.    Das 
tem    der    Raiffeisenorgani- 
nicht  hierher  rechnen,  denn 

einmal  ist  die  Landwirtschaftliche  Zentral- 
b  Aktiengesellschaft,  ferner  geht 

m  in  der  Raiffeisenorganisa- 

tion  auf  Zusammenfassung  der  einzelnen 
Glieder  zu  einer  zusammengeschlossenen 
wirtschaftlichen  Organisation.  Daß  der  Geld- 

ausgleich als  solcher  praktisch  der  Grundlage 
entbehrt,  haben  insbesondere  die  Kriegs-  und 
Nachkriegsjahre  gezeigt.  Geldnachfrage  und 
Geldangebot  decken  sich  keineswegs  unter  den 
Genossenschaften  des  gleichen  Bezirks  — 
überhaupt  nicht  unter  den  Genossenschaften. 
Nur  der  allgemeine  Geldmarkt  kann  den  Aus- 

gleich bieten.  Hierin  lag  ein  starker  Anreiz 
zumal  für  die  jungen  und  kleinen  Ge- 

nossenschaften, sich  dieser  Geschäftsver- 
bindung zu  bedienen.  Im  J.  1904  ist  die 

Deutsche  Genossenschaftsbank  von  Soergel, 
Parrisius  &  Cie.  auf  die  Dresdner  Bank  über- 

gegangen, die  die  Pflege  des  genossenschaft- 
lichen Kredits  durch  besondere  Einrich- 
tungen und  durch  besondere  statutarische 

Bestimmungen  sichergestellt  hat. 
5.  Organisation  und  soziale  Bedeutung. 

Die  Organisation  richtet  sich  nach  den 
Vorschriften  des  Genossenschaftsgesetzes.  Die 
demokratische  Grundlage,  die  hiernach  die 
Organisation  hai,  sichert  den  Mitgliedern 
ein  weitgehendes  Recht  der  Einwirkung 
auf  die  Verwaltung.  Dadurch  wird  vielfach 
ein  erzieherischer  Einfluß  ausgeübt,  die 
Mitglieder  werden  zur  Behandlung  geschäft- 

licher Angelegenheiten  erzogen  (vgl.  §  49 
Gen.-G.).  Der  soziale  Wert  der  Genossen- 

schaften macht  sich  darin  besonders  gel- 
tend, daß  die  Mitglieder  an  pünktliche  Ein- 

haltung geschäftlicher  Verpflichtungen  ge- 
wöhnt werden,  daß  sie  die  wirtschaftliche 

Bedeutung  und  Notwendigkeit  des  Kapitals 
würdigen  lernen,  daß  sie  durch  regelmäßige 
Einzahlungen  auf  Geschäftsanteil  zur  Bil- 

dung von  Ersparnissen  angehalten  werden. 
"Während  die  Darlehnskassenvereine  sich  im 
wesentlichen  auf  Landwirte  beschränken, 
sucht  die  Schulze-Delitzsche  Kreditgenossen- 

schaft alle  Berufsarten  in  der  Genossenschaft 
zusammenzufassen.  Die  Genossenschaft  ge- 

winnt dadurch  an  innerer  finanzieller  Festig- 
keit. Bei  den  Raiffeisenschen  Darlehns- 

kassen  kommt  als  Gegengewicht  in  Betracht, 
daß  die  Mitglieder  meist  angesessene  Land- 

wirte sind.  Insoweit  es  sich  um  Kassen  des 
Generalverbandes  der  deutschen  Raiffeisen- 

schen Genossenschaften  handelt,  beruhen 
sie  auf  der  unbeschränkten  Haftpflicht;  vgl 
hierzu  Ehlers ,  Kreditgenossenschaftliche  Pro- 

bleme (Thünen-Archiv,  Jena  1906). 
6.  Angriffe.  Die  nachstehenden  Aus- 

führungen haben  im  wesentlichen  nur  histo- 
risches Interesse,  denn  von  „Angriffen"  auf 

die  Kreditgenossenschaften  ist  heute  nicht 
mehr  die  Rede.  Heute  kommen  nur  jene 
Kreise  in  Frage,  die  dem  Genossenschafts- 

wesen gegenüber  überhaupt  sich  ablehnend 
verhalten,  die  in  der  Genossenschaft  eine 
Vorstufe    zum    Sozialismus    erblicken    und 
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auch  jene,  die  in  den  Genossenschaften  nicht 
mehr  zeitgemäße  überlebte  Einrichtungen 
sehen.  Die  gewaltige  zahlenmäßige  Ent- 

wicklung der  Kreditgenossenschaften  ist  der 
beste  Beweis  für  das  Gegenteil. 

Es  ist  eine  auffällige  Erscheinung  —  so 
konnte  in  den  früheren  Auflagen  dieses 

„Handwörterbuchs"  geschrieben  werden  — 
wie  trotz  der  weiten  Verbreitung  der 

Schulze-Dclitzschen  Kreditgenossenschaft  en 
und  einer  Statistik,  die  die  segens- 

reiche Tätigkeit  bis  in  alle  Einzelheiten  er- 
kennen läßt,  immer  wieder  der  Versuch  ge- 
macht wurde,  sie  zu  mißkreditieren,  ihre 

Leistungen  herabzusetzen.  DieGründedürften 

zum  Teil  politischer  Natur  sein.  Eine  hierfür 
charakteristische  Bemerkung  ist  i.  J.  1906 
im  preußischen  Abgeordnetenhaus  gefallen. 
,,\Vir  Angehörige  des  städtischen  .Mittel- 

standes, wir  Handwerker,  Kaufleute  und 
Gewerbetreibende,  wollten  wohl  am  in-nossen- 
schaftlichen  Leben  teilnehmen,  aber  wir 
wollten  zum  großen  Teil  nicht  in  die  Schulze- 
Delitzschschen  Genossenschaften  eintreten 
aus  dem  einfachen  Grunde,  weil  wir  nicht 

politisch  beeinflußt  sein  wollen";  7gl.  hierzu 
den  Art.  „Erwerbs-  und  Wirtschaftsgenossen- 
schaften". 

Man  hat  den  Kreditgenossenschaften 
zum  Vorwurf  gemacht  (wir  folgen  auch  hier 
wieder  den  früheren  Auflagen),  daß  sie  in 
erster  Reihe  auf  Dividende  hinarbeiten,  und 
zum  Beweise  dafür  hat  man  hingewiesen  auf 
die  Genossenschaften,  die  hohe  Dividende  ver- 

teilen. Fast  ausnahmslos  aber  läßt  sich  nach- 
weisen, daß  die  hohe  Dividende  in  solchen 

Fällen  nicht  zurückzuführen  ist  auf  hohe 
Zinsen  und  Provisionen,  sondern  auf  ein  zu 
niedriges  Geschäfts^uthaben.  Man  hat  Kritik 
geübt  an  der  Zinspolitik.  Eins  der  Momente, 
das  für  dieGründung  der  Preußischen  Zentral- 
genossenschaftskasse  vorgebracht  wurde,  war, 
daß  Gewerbetreibenden  ein  billigerer  Kredit 
zur  Verfügung  gestellt  werden  sollte.  Eine 
selbständige  Zinspolitik  kann  aber  nur  eine 
Genossenschaft  treiben,  die  unabhängig  vom 
Bankkredit  und  unter  in  sich  geschlossenen 
wirtschaftlichen  Verhältnissen  tätig  ist;  sonst 
hat  sieb  die  Genossenschaft  in  ihrer  Zins- 

politik nach  der  allgemeinen  Geldlage  zu 
richten.  Es  hat  sich  schließlich  herausgestellt, 
daß  die  mit  der  Preußischen  Zentral-Ge- 
nossenschafts-Kasse  in  Verbindung  stehenden 
Kreditgenossenschaften  nicht  billiger  zu  ar- 

beiten vermögen  als  die  anderen,  als  deren 
Zentralinstitut  die  Genossenschaftsabtei- 

lungen der  Dresdner  Bank  betrachtet  werden. 
Es  ist  sogar  zweifelhaft,  ob  es  im  Interesse 
der  Sache  liegt,  wenn  z.  B.  die  Mitglieder 
bei  einer  Kreditgenossenschaft  ihr  Kredit- 

bedürfnis zu  einem  Zinsfuß  befriedigen 
können,  der  unvereinbar  mit  den  Geldmarkt- 

verhältnissen ist;  es  wird  dies  recht  bedenk- 

liche Wirkungen  für  die  geschäftlichen  und 
volkswirtschaftlichen  Anschauungen  der  Mit- 

glieder der  Genossenschaft  haben.  Anderer- 
seits braucht  die  Genossenschaft  nicht  jede 

Schwankung  im  Geldmarkt  mitzumachen, 
wenn  sie  von  ihm  gewissermaßen  unab- 

hängig ist.  Vgl.  Blätter  für  Genossenschafts- 
wesen 1908  S.  589,  1909  S.  48,  169,  513. 

Es  ist  den  Kreditgenossenschaften  nach 
Schulze-Delitzsch  die  Fähigkeit  abgestritten, 
das  Kreditbedürfnis  der  Landwirte  befrie- 

digen zu  können,  bis  endlich  in  einem  Erl. 
des  Preußischen  Landwirtschaftsministers 
v.  7./VII.  1896  ausgesprochen  wurde,  daß 
dem  Kreditbedürfnis  der  Landwirtschaft 
„durch  die  für  die  Landwirtschaft  ebenfalls 

tätigen  Genossenschaften  nach  Schulze-De- 
litzschem  Muster  in  weitem  Maße  Rechnung 

getragen  worden"  ist. Ende  der  90er  Jahre  wurde  eine  lebhafte 

Agitation  in  die  Wege  geleitet,  die  auf  die 
Gründung  selbständiger  Handwerkerkredit- 

genossenschaften abzielte,  und  dabei  fehlte  es 
wieder  nicht  an  Angriffen  auf  die  Schulze- 
DelitzschschenKreditgenossenschaften.  Durch 
den  Erlaß  des  Preußischen  Handels- 

ministers v.  25./VI.  1902  wurde  dann  endlich 
dieser  Bewegung  entgegengetreten,  und  heute 
ist  feststehende  Tatsache,  daß  die  Hand- 

werkerkreditgenossenschaften nur  dann  ihre 
Aufgabe  erfüllen  können,  wenn  sie  die 
Schulze-Delitzschschen  Grundsätze  sich  zu 

eigen  machen. 
Aus  Sparkassenkreisen  ist  der  Versuch  ge- 

macht, den  Kreditgenossenschaften  den  Spar- 
kassenverkehr zu  erschweren,  indem  ihnen 

untersagt  werden  sollte,  die  Bezeichnung  Spar- 
kasse zu  führen.  Durch  eine  Entscheidung  des 

OVG.  v.  13./XI.  1917(BlGenossW.  1918,  S.  6) 
ist  den  Kreditgenossenschaften  grundsätzlich 
das  Recht,  den  Sparkassenverkehr  auch  als 
Sparkasse  zu  bezeichnen,  zugestanden.  In 

Hamburg  verdichteten  sich  diese  Bestre- 
bungen zu  einer  entsprechenden  Vorlage,  die 

von  der  Bürgerschaft  aber  abgelehnt  wurde. 
Später  hat  der  Reichstag  einen  Beschluß 
gefaßt,  der  die  gesetzliche  Regelung  des 
Depositenverkehrs  fordert,  allerdings  unter 
dem  Gesichtspunkt  der  Beseitigung  der 
Auswüchse,  die  sich  auf  diesem  Gebiet  ge- 

zeigt haben. 
7.  Kriegs-  und  Nachkriegszeit.  In  den 

letzten  Wochen  vor  Ausbruch  des  Krieges 
setzte  auch  auf  die  Kassen  der  Kredit- 

genossenschaften ein  starker  Ansturm  ein, 
der  jedoch  keine  Genossenschaft  ins  Wanken 
brachte.  Freilich  war  die  sich  hierbei  er- 

gebende kritische  Situation  nicht  von  der 
gleichen  Gefahr  wie  bei  einer  Wirtschafts- 

krisis. Mitte  August  1915  war  der  Ge- 
schäftsgang wieder  normal.  Gleichwohl 

wurde  die  Forderung  aus  den  Kreisen  der 
Gewerbetreibenden   nach   einem  staatlichen 
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Kreditinstitut  für  die  durch  den  Krieg  in 

ihrer  Existenz  gefährdeten  Gewerbetreiben- 
den laut.  Der  Deutsche  Genossenschafts- 

verband lehnte  mit  dem  Hinweis  darauf  ab, 

daß  die  vorhandenen  Kreditinstitute  für 

die  Befriedigung  der  kreditbedürftigen  Ge- werbetreibenden ausreichen.  In  einer  großen 

Konferenz  im  Spätherbst  1914  wurde  dies 
von  allen  Seiten  als  zutreffend  anerkannt. 

Die  Bilanzen  der  Kreditgenossenschaften 
zeigten  in  den  Kriegsjahren  das  typische 

Kriegsbild,  das  Kreditgeschäft  ging  zu- 
rück, aus  Schuldkonten  wurden  Guthaben- 

konten, die  fremden  Gelder  flössen  in 
immer  stärkerem  Maße  zu,  die  Umsätze 

steigerten  sich.  An  den  Kriegsanleihen  be- 
teiligten sich  die  Kreditgenossenschaften  mit 

7,5  Milliarden  M.  Im  Osten  waren  die 
Kreditgenossenschaften  durch  den  Russen- 

einfall stark  in  Mitleidenschaft  gezogen,  ohne 

daß  jedoch  eine  derselben  zum  Zusammen- 
bruch kam.  Sie  hatten  meist  ihren  Ge- 

schäftsbetrieb nach  Berlin  und  Danzig  ver- 
legt. Nachdem  die  Russen  zurückgeschlagen 

waren,  gingen  die  Genossenschaften  wieder 
an  ihren  Sitz  zurück.  Nur  eine  Schulze- 
Delitzschsche  Genossenschaft  war  zunächst 

nicht  in  der  Lage,  ihre  Bücher  wieder  her- 
zustellen; auch  hier  aber  wurde  schließlich 

Abhilfe  geschaffen. 
Schwieriger  haben  sich  die  Dinge  im 

Westen  gestaltet,  wo  ein  erheblicher  Teil 
der  Kreditgenossenschaften  im  besetzten 
Gebiet  liegt  und  alle  die  sich  hieraus 
ergebenden  wirtschaftlichen  Schwierigkeiten 
durchzumachen  hat.  Die  Zahl  der  durch  den 
Verlust  der  Reichslande,  von  Posen,  West- 

preußen und  Oberschlesien  betroffenen  Ge- 
nossenschaften beläuft  sich  auf  rd.  3600. 

Gegen  Ende  des  Krieges  wurden  Organi- 
sationen für  die  durch  den  Krieg  geschä- 

digten Gewerbetreibenden  geschaffen,  in 
deren  Mittelpunkt  meist  die  Kreditgenossen- 

schaften gestellt  wurden. 
Der  Verlust  des  Krieges,  die  Revolution 

gingen  ohne  nachteilige  Folgen  an  den 
Kreditgenossenschaften  vorbei.  In  die 
Hochkonjunktur  von  1919  wurden  die 
Kreditgenossenschaften  zum  Teil  mit  hinein- 

ii,  ohne  daß  sich  ernste  Folgeerschei- 
Qungen  daraus  ergaben.  Die  Kreditgewähr 
setzte  ein  und  zwar  bald  mit  sehr  hohen  Be- 

.  so  daß  trotz  der  starken  Vermehrung 
der  Spareinlagen  und  Depositen  bald  auf 
den  Bankkredit  zurückgegriffen  werden 
maßte. 

Ini  Produktionskreditausschuß   des   Vor- 
läufigen  Reich  mrtechaftsrats  erklärten  die 

.-huldigen  trotz  dieser  Ausfüh- 
..  daß  die  Kreditinstitute,  insbesondere 
die  Kreditgenossenschaften  ausreichen 

würden,  um  das  Händig  wachsende  Kredit- 
bedürfnifi   zu   befriedigen.      Dem   Auf   und 

Nieder  des  wirtschaftlichen  Lebens  zeigten 
sich  die  Kreditgenossenschaften  gewachsen. 
Gleichwohl  zeigte  sich  vielfach  eine  außer- 

gewöhnlich große  Inanspruchnahme  des 
Bankkredits.  Das  Betriebskapital  entsprach 
trotz  seiner  Vergrößerung  während  der 
Kriegs-  und  Nachkriegsjahre  nicht  den  in- 

folge der  Geldentwertung  dauernd  sich 
steigernden  Kreditansprüchen.  Freilich  liegen 
die  Verhältnisse  nicht  überall  gleichartig. 
Auch  heute  noch  gibt  es  Kreditgenossen- 

schaften, die  sich  im  stärksten  Geldüberfluß 
befinden  und  dabei  in  der  Industriegegend 

liegen.  Für  das  landwirtschaftliche  Genossen- 
schaftswesen ist  auf  dem  Genossenschaftstage 

des  Generalverbandes  der  deutschen  Raiff- 
eisengenossenschaften (1921)  vorausgesagt, 

daß  der  Uebergang  zu  1922  für  die  Geld- 
verhältnisse der  landwirtschaftlichen  Ge- 

nossenschaften einen  "Wendepunkt  bedeuten würde. 
Zu  schweren  Lasten  gestalteten  sich  die 

Kriegsanleihen.  Durch  die  V.  v.  24./III.  1920 
wurden  den  Kreditgenossenschaften  für  die 
bilanzmäßige  Behandlung  der  Kriegsanleihen 
weitgehende  Erleichterungen  geboten.  Der 
größte  Teil  der  Kriegsanleihen  konnte  dann 
für  Steuerzwecke  der  Mitglieder  abgestoßen 
werden.  Die  anormalen  Verhältnisse  führten 
zu  einer  gewissen  Suspension  der  früher  für 
die  Kreditgewähr  der  Genossenschaften  auf 
den  Genossenschaftstagen  aufgestellten 
Grundsätze,  die  für  die  Sicherstellung  der 
Kredite  Höchstgrenzen  geben  usw.  Sie  haben 
heute  nur  noch  bedingt  Geltung  (vgl.  hier- 

über Verhandlungen  der  Revisorenkonferenz 
gelegentlich  des  Genossenschaftstages  zu  Wies- 

baden 1921,  BIGenossW.  1921  S.  715,  725). 
Die  Unkosten  steigerten  sich  zum  Teil 

über  die  Vermehrung  des  Reingewinnes 
hinaus.  Die  Genossenschaften  wurden  be- 

unruhigt durch  den  Reichsbankentarif  und 
dessen  Anwendung,  da  dessen  Schema  auf 
die  genossenschaftlichen  Verhältnisse  viel- 

fach nicht  paßte.  Es  wurde  ein  „Arbeitgeber- 
verband der  gewerblichen  Kreditgenossen- 

schaften" gebildet.  Mit  den  Betriebsrats- 
vorschriften hatten  sich  die  größeren  Kredit- 

genossenschaften abzufinden. 
Dies  die  geschäftliche  Lage  im  Spät- 

herbst 1921.  Das  geschäftliche  Bild  wechselt 
oft  von  Monat  zu  Monat,  eine  Fülle  neuer 
Probleme  entsteht,  die  alle  mehr  oder  weniger 
auf  das  Leben  der  Kreditgenossenschaften 
einwirken  (Aufhebung  des  Bankgeheimnisses, 
Devisenverkehr,  Besteuerung  der  Speku- 

lationsgewinne, Abänderung  des  Reichsbank- 
gesetzes, Beschränkung  des  Effektenverkehrs usw.). 

Für  Betrachtungen  darüber,  wie  sich  die 
Verhältnisse  wohl  gestalten  können,  ist  hier 
nicht  der  Platz,  es  sollen  nur  die  tatsäch- 

lichen Verhältnisse  festgestellt  werden. 
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Von  statistischen  Mitteilungen  sehen  wir 
ab.  Sie  sind  in  dem  Art.  „Erwerbs-  und 

Wirtschaftsgenossenschaften"  enthalten.  Hier 
sei  nur  bemerkt,  daß  infolge  der  Entwertung 
des  Geldes  und  der  völligen  Umgestaltung 
aller  Verhältnisse  Vergleiche  zwischen  den 
Geschäftsergebnissen  verschiedener  Jahre  nur 
mit  der  größten  Vorsicht  vorgenommen 
werden  dürfen. 

Literatur:    Vgl.  die  Angaben  tu  dem  Art.  „Er- 
mi'i     WirUchafUgenossenschaften".      Es 

kommen  insbesondere  noch  in  i  Orüger, 
'•aß-    und  Kreditvereini     als    Volksbanken, 

j;,rli,,    1915.  "Derselbe,     Einfuhrung    in 
•  ■  uischi    '.'<  nossi  nschaftswesi  n,   B\  rh 

—  Derselbe,    Kritisch)    Bemerkungen 
Wicklungstendenzen     im     deutschen      Genossen- 

schaftswesen,   Berlin   I9i    ,         /.'.  Ehlers,   Kr< 
ditgen  'liehe   Problemt    (Thünen-  Irchiv, 

1906).    —   Faßbender,   /■'.   lt.  /. -nun,    Leben,    Denken    und   Wirken, 
Hildebrand,    Du    Finanzierui 

</'  Wagener    I  hafu  n,     /•'•  rli/n    1 
M.   Krebs,     Entwicklung    des    deutschen    Ge- 

il   Erlaß    ■>'■ ftsG.    v.    I.J V.    1889,   Jena    1919.   —    i.   II. 
Meyer,     Genossenschaften    und    Kriegsstalistik, 
Berlin  1'.<17.  —  Schonita!,   Der  kleingewerblich 
Kredit  in  Deutschland,  Karlsruhe  191t.        Seel- 

mann,   Dil    Systenu    im    modern* 
schaftswesen,     ihre    geschichtliche     Entwicklung 
und  ihr  gegenwärtiger  Stand,  Stuttgart  1918.  — 
II  ygodzinslel,     Da 
Deutschland,  Leipzig  1911. 

Units  Crüger. 

Kreditversicherung 

s.  Versicherungszweige,  kleinere. 

Kriegsanleihen 

s.  Finanzen,  Abschnitt:  Fin 
im  Weltkriege. 

Kriegsbeschädigten-  und  Kriegshinter- 
bliebenenversorgung. 

I.  Wesen  und  Entstehungsgeschichte. 
II.  Personenkreis.  III.  Leistungen.  1.  Heil- 

behandlung. 2.  Die  Rente.  3.  Die  Pflegezulage. 
4.  Der  Beamtenschein.  5.  Sterbegeld  und  Ge- 

bührnisse für  das  Sterbevierteljahr.  6.  Hinter- 
bliebenenrente. 7.  Uebergangsgeld  und  Witwen- 

beihilfe. 8.  Teuerungsmaßnahmen.  9.  Ruhens- 
vorschriften.  10.  Kapitalabfindung.  Ueber- 
tragung  der  Renten.  11.  Gesetzliche  Neu- 

regelung.   IV.   Verfahren.   1.    Geschichtliches. 
2.  Verwaltungsbehörden.  3.  Spruchbehörden. 
4.  Verfahrensvorschriften.  V.  Soziale  Für- 

sorge. 1.  Begriffsbestimmung.    2.  Organisation. 
3.  Beschäftigung  Schwerbeschädigter.  VI.  Aus- 

ländische Versorgungsgesetzgebung. 

I.   Wesen   und  Entstehungsgeschichte. 

Die  Versorgung  der  Kriegsbeschädigten 
und  Kriegshinterbliebenen  umfaßt  nach 
der  im  ReichsversorgungsG.  v.  12./V.  1920 
gegebenen  Begriffsbestimmung  neben  der 
Rente,  die,  geschichtlich  betrachtet,  den 
Ausgangspunkt  der  Versorgung  bildet,  Heil- 

behandlung mit  Krankengeld  und  Hausgeld, 
den  Anspruch  auf  den  Beamtenschein, 
Sterbegeld  und  Gebührnisse  für  das  Sterbe- 
viertcljahr,  sowie  die  soziale  Fürsorge,  die 
sowohl  ihrem  Wesen  wie  ihrer  Durchführung 
nach  eine  gesonderte  Stellung  einnimmt. 
Wahrend  die  Fürsorge  im  wesentlichen  als 
eine  ergänzende  Maßnahme  neben  die  Renten- 

versorgung tritt,  ihrem  Wesen  nach  jedem 
Einzelfall  angepaßt  sein  soll  und  deshalb 

in  der  Regel  nur  nach  allgemeinen  Richt- 
linien gewährt  werden  kann,  sind  die  übrigen 

Versorgungsleistungen  gesetzlich  genau  um- 
schrieben. Im  allgemeinen  hat  der  Be- 

Bchädigte  einen  Anspruch  auf  diese  Ver- 
Borgnngsleistungen,  wenn  auch  der  Anspruch 
im  Spruchverfahren  nicht  immer  durch- 

gefochten werden  kann. 
Die  Versorgungsleistungen  entsprechen 

im  wesentlichen  den  Leistungen  der  Sozial- 
versicherung. Der  Unterschied  zwischen  der 

Versorgung  und  der  Versicherung  beruht 
darin,  daß  bei  den  Versicherungen  der  Ver- 

sicherte selbst  oder  eine  dritte  Person  (z.  B. 
i  der  Arbeitgeber)  von  vornherein  Beiträge 
|  zahlt,  aus  deren  Erträgnis  im  wesentlichen 
dieVersicherungslcistungen  bestritten  werden, 
während  bei  der  Versorgung  die  einzige 

Gegenleistung  oder  Vorausleistung  des  Be- 
schädigten in  seinem  Militärdienst  liegt  und 

der  Geldbedarf  ausschließlich  vom  öffent- 
lichen Gemeinwesen  gedeckt  wird;  die  Ren- 

tenversorgung  und  die  Heilbehandlung  wer- 
den ausschließlich  vom  Reich  bestritten; 

an  den  Kosten  der  sozialen  Fürsorge  nehmen 

neben  dem  Reich  zu  einem  geringen  Bruch- 
teil auch  Länder  und  Gemeinden  teil.  Die 

Ausgaben  des  Reichs  für  die  Rentenver- 
sorgung der  Kriegsbeschädigten  und  Kriegs- 

hinterbliebenen einschließlich  der  Teuerungs- 
maßnahmen belaufen  sich  ohne  die  Pensionen 

für  Offiziere  und  ihre  Hinterbliebenen  nach 
dem  Stand  vom  Januar  1923  jährlich  auf 
rund  182  Milliarden  M. 

Den  Ausgangspunkt  für  die  Versorgung 
bildet  nach  der  geschichtlichen  Entwicklung 
die  laufende  Geldversorgung.  Sie  war  früher 
bei  Offizieren  und  Mannschaften  grundsätzlich 
verschieden  geregelt.  Die  Mannschaften  er- 

hielten nach  einer  Dienstbeschädigung  eine 
Rente,  die  im  Mannschaftsversorgungsgesetz 
v.  31./V.  1906  in  Angleichung  an  die  Unfall- 

versicherung entsprechend  der  Minderung  der 
Erwerbsfähigkeit  abgestuft  war.  Die  Rente  war 
verschieden  hoch  bemessen  für  Feldwebel, 
Sergeanten,  Unteroffiziere  und  Gemeine;  der 
müitärische    Dienstgrad    war    also    ausschlag- 
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gebend.  Dagegen  konnte  der  bürgerliche  Beruf 

des  Beschädigten  höchstens  insofern  berück- sichtigt werden,  als  er  bei  der  Bemessung  der 

Minderung  der  Erwerbsfähigkeit  in  Betracht  ge- 
zogen wurde.  Die  Offiziere  erhielten  nach 

dem  OffizierpensionsG.  v.  31./V.  1906  eine 
Pension.  Ihre  Versorgung  war  mit  geringen 
Abweichungen  sehr  stark  der  Versorgung  der 
Zivilbeamten  nachgebildet;  die  Pension  richtete 
sich  also  in  der  Hauptsache  nach  dem  Dienst- 
rang  und  dem  Dienstalter.  Die  Auswirkungen 
der  Dienstbeschädigung  kamen  höchstens  in 
Zulagen,  z.  B.  in  der  Verstümmelungszulage 
zum  Ausdruck.  Diese  Versorgung  nach  dem 
Beispiel  der  Beamten  fand  auch  entsprechende 
Anwendung  bei  den  Offizieren  des  Beurlaubten- 
Standes,  obwohl  hier  die  Dienstzeit  nur  von 
nebensächlicher  Bedeutung  war. 

Eine  völlige  Neuregelung  des  Versor- 
gungswesens kam  mit  dem  Reichsversor- 

gungsgesetz  (Gesetz  über  die  Versorgung  der 
Miliiärpersonen  und  ihrer  Hinterbliebenen 
vom  12./V.  1920  -  RGBl.  S.  989).  Dieses 
Gesetz,  hat  zunächst  die  Versorgung  der 
Offiziere  des  Friedensstandes  unberührt  ge- 

lassen, weil  hier  die  Versorgung  nach  Dienst- 
rang und  Dienstzeit  wegen  des  beamten- 

ähnlichen Dienstverhältnisses  dieses  Per- 
sonenkreises berechtigt  erschien,  die  Fälle 

der  Dienstbeschädigung  auch,  abgesehen 
von  dem  Kriegsfall,  von  untergeordneter  Be- 

deutung sind.  Dagegen  wurde  die  Versorgung 
der  Offiziere  des  Beurlaubtenstandes  in 

gleicher  Weise  wie  die  Versorgung  der  Mann- 
schaften geregelt  und  nur  versucht,  durch 

i  »estimmungen  für  gewisse  Härten , 
die  sich  aus  der  Neuregelung  ergeben,  durch 
Abfindungen  einen  Ausgleich  zu  schaffen. 
Das  Reichsversorgungsgesetz  ist  auf  die 
aus  dem  Weltkrieg  sich  ergebenden  Er- 

fahrungen zugeschnitten.  Das  alte  Recht, 
insbesondere  das  Mannschaftsversorgungs- 
gesetz  von  1906  hatte  naturgemäß  in  starkem 
Maße  die  Regelung  für  die  Friedenszeit  im 
Auge;  es  versagte,  als  es  auf  die  Kriegs- 
rerhältnisse  angewendet  werden  mußte.  Im 
Frieden  wurden  nur  junge,  körperlich  völlig 
gesunde  Männer  zum  Heeresdienst  heran- 

gezogen. Die  Versorgung  bei  inneren  Leiden 

v.-.r  daher  die  Ausnahme.    Im  Krieg  wurden r    aller    Altersstufen    innerhalb    des 

wehrpflichtigen   Alters  zu  den  Waffen  ge- 
daß    bei     Kriegsende    mancher 

lehmer  das  50.  Lebensjahr  nahezu 
erreicht    hatte.      Es    konnte   nicht   wie   im 

I  örperliche  Tauglichkeit  vor- 
den.       Die    Untersuchungen 

auf    die    Militärtauglichkeit    konnten    nicht 
mit   der   Sorgfalt   durchgeführt  werden  wie 
1,11    Frieden.      Die    Anforderungen   an   die 

liehe     Leistung  Eähigkeit    waren    im 
r  und  dauerten  viel  länger 

«*  H  i  iten.     her  größte  Teil  der 
teilnehmer  ging,  als  er  nach  Kriegs- 

ausbruch zum  Militärdienst  eingezogen  wurde, 

bereits  einem  bürgerlichen  Beruf  nach,  in 
den  er  nach  Kriegsende  zurückzukehren 
gedachte.  Es  war  daher  folgerichtig,  die 

Versorgung,  die  das  Reich  bei  Dienstbe- 
schädigung  gewähren  will,  stärker,  als  dies 
früher  geschehen  ist,  nach  dem  bürgerlichen 
Beruf  abzumessen  und  den  militärischen 

Dienstrang  oder  Dienstgrad,  der  während 

des  Krieges  vielfach  auf  Zufälligkeiten  be- 
ruhte, unberücksichtigt  zu  lassen. 

Wie  schon  erwähnt,  hat  sich  die  Militär- 
versorgung mehr  und  mehr  dem  ihr  ver- 

wandten Gebiet  der  Sozialversicherung  ge- 
nähert. War  diese  Annäherung  schon  im 

Mannschaftsversorgungsgesetz  von  1906  deut- 
lich erkennbar,  so  ist  das  Reichsversorgungs- 

gesetz von  1920  noch  mehr  dieser  Richtung 

gefolgt.  Die  Vorschriften  über  die  Heil- 
behandlung schließen  sich  im  wesentlichen 

den  Vorschriften  der  Krankenversicherung 
an.  Die  Rentenversorgung  hat  in  vielen 
Punkten  sich  der  Unfallversicherung  an- 

gepaßt, wenn  auch  in  den  Einzelheiten 
selbstverständlich  der  Verschiedenheit  der 

Ursachen,  die  zur  Versorgung  führen,  hier 

Militärdienstbeschädigung,  dort  Unfall,  Rech- 
nung getragen  werden  mußte;  das  gilt  ins- 

besondere für  die  Berücksichtigung  der  großen 
Zahl  der  inneren  Leiden  bei  der  Militär- 

versorgung. Neu  ist  gegenüber  den  Vor- 
schriften der  Unfallversicherung  die  Berück- 

sichtigung des  Familienstandes,  die  in  der 
Gewährung  der  Kinderzulage  zum  Ausdruck 
kommt. 

II.  Personenkreis. 

Das  Reichsversorgungsgesetz  findet  im 
wesentlichen  auf  diejenigen  Militärpersonen  An- 

wendung, die  ihre  Militärdienstleistung  nach 
dem  31./VII.  1914  beendet  haben,  insbesondere 
also  auf  Kriegsbeschädigte  und  Kriegerhinter- 

bliebene. Voraussetzung  für  die  Versorgung 
ist  sonach  eine  Militärdienstleistung  und,  von 
einzelnen  Ausnahmen  abgesehen,  eine  Dienst- 

beschädigung, die  eine  bleibende  Gesundheits- 
störung oder  eine  Minderung  der  Erwerbs- 
fähigkeit oder  den  Tod  zur  Folge  hat.  Außer 

für  Militärpersonen  gilt  das  Gesetz  auch  für 
einen  kleinen  Personenkreis,  bei  dem  die  Be- 

schädigung in  engem  Zusammenhang  mit  einem 
erst  kurz  vorher  beendeten  oder  nahe  bevor- 

stehenden Militärdienst  in  Zusammenhang  steht 
oder  sich  sonst  unter  militärdienstähnlichen 

Umständen  zugetragen  hat.  Es  sind  den  Militär- 
personen gleichgestellt  Personen,  die  sich,  in 

der  Absicht  Militärdienst  zu  leisten,  auf  dem 
Wege  zum  Bestimmungsort  oder  unmittelbar 
nach  der  Entlassung  auf  dem  Heimwege  be- 

funden haben,  Personen,  die  zur  Feststellung 
ihrer  Kriegsbrauchbarkeit  einer  militärischen 
Anordnung  folgen,  Beamte  der  Zivilverwaltung, 
die  auf  Befehl  einer  vorgesetzten  Behörde  zur 
Unterstützung  militärischer  Maßnahmen  ver- 

wendet und  damit  einem  militärischen  Befehls- 
haber unterstellt  sind,  Personen,  die  auf  Er- 

suchen  eines   militärischen   Befehlshabers   frei- 
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willig  Dienst  geleistet  haben,  Personen,  die  der 
Wehrmacht  durch  privatrechtlichen  Dienst- 

vertrag zur  Dienstleistung  verpflichtet  sind  und 
Schiffsjungen,  ferner  das  Personal  der  frei- 

willigen Krankenpflege. 
Dienstbeschädigung  ist  nach  der  gesetzlichen 

Begriffsumschrnibung  die  gesundheitsschädigende 
Einwirkung,  die  durch  militärische  Dienstver- 

richtungen oilcr  durch  einen  während  der  Aus- 
übung des  Militärdienstes  erlittenen  Unfall 

oder  durch  die  dem  Militärdienst  eigentümlichen 
Verhältnisse  herbeigeführt  worden  ist.  Der 
Nachweis  des  Vorliegens  einer  Dienstbeschä- 

digung wird  dadurch  erleichtert,  daß  nach  der 
ausdrücklichen  Vorschrift  des  Gesetzes  die 
Wahrscheinlichkeit  des  ursächlichen  Zusammen- 

hangs zwischen  einer  bestehenden  Gesundheits- 
störung und  der  Dienstbeschädigung  für  die 

Versorgung  genügt.  Kbenso  wie  die  Folgen 
einer  Dielistbeschädigung  werden  die  Gesund- 
heitsschädigungen  behandelt,  die  sich  Angehörige 
der  deutschen  Wehrmacht  bei  der  Arbeit  während 
einer  anverschuldeten  Kriegsgefangenschaft  oder 
durch  die  der  Kriegsgefangenschaft  eigentüm- 

lichen Verhältnisse  zugezogen  haben.  Wegen 
der  Schwierigkeit  der  Beweisführung  ist  für 
diese  Fälle  vorgesehen,  dafl  die  Angaben  des 
Beschädigten,  die  sie  h  auf  Vorgänge  bei  der 
Gefangennahme  und  während  der  Kriegsge- 

fangenschaft beziehen,  der  Entscheidung  zu- 
grunde gelegt  werden  müssen,  soweit  nicht 

die  Umstände  des  Falles  entgegenstehen.  Als 
Dienstbeschädigung  gilt  auch  die  durch  den 
Militärdienst  verursachte  Verschlimmerungeines 
schon  bestehenden  Leidens. 

Die  Zahl  der  unter  das  Reichsver- 
sorgungsgesetz fallenden  Kriegsbeschädigten 

und  Kriegshinterbliebenen  ist  noch  nicht 

endgültig  genau  festgestellt,  da  die  Durch- 
führung des  neuen  Gesetzes  noch  nicht 

abgeschlossen  ist.  Nach  den  bisherigen 
Unterlagen  ist  damit  zu  rechnen,  daß  un- 

gefähr 1537000  Kriegsbeschädigte,  533000 
Witwen,  1134000  vaterlose  Waisen,  58000 
elternlose  Waisen,  58000  Elternpaare  und 
1G2000  Elternteile  (Vater  oder  Mutter  allein) 
nach  dem  Reichsversorgungsgesetz  versor- 

gungsberechtigt sind.  Von  den  Kriegsbe- 
schädigten sind  262000,  die  nach  dem 

Mannschaftsversorgungsgesetz  eine  Rente  von 
10  v.  H.  bezogen  haben,  mit  dem  dreifachen 
Betrag  ihrer  Jahresrente  abgefunden  worden. 
Von  den  übrigen  1275000  Beschädigten  sind 
27,4  v.  H.  Schwerbeschädigte,  d.  h.  sie 
beziehen  eine  Rente  von  mindestens  50  v.  H. 

Dazu  kommt,  daß  das  Reichsversorgungs- 
gesetz in  seinen  wesentlichen  Bestimmungen 

durch  das  Altrentnergesetz  (Gesetz  über 
die  Versorgung  der  vor  dem  l./VIII.  1914 
aus  der  Wehrmacht  ausgeschiedenen  Militär- 

personen und  ihrer  Hinterbliebenen  vom 
18./VII.  1921  -  RGBl.  S.  953)  auf  die 
Militärversorgung  aus  der  Vorkriegszeit  aus- 

gedehnt worden  ist.  Des  weiteren  ist  es 
durch  das  Personenschädengesetz  (Gesetz 
über  den  Ersatz  der  durch  den  Krieg  ver- 

Handwiirterbuch  der  Staats«  issenschaften.    i.  Aufl, 

ursachten  Personenschäden  vom  15./VII. 
1922,  RGBl.  I  S.  620)  für  anwendbar  erklärt 
worden  in  denjenigen  Fällen,  in  denen 
Zivilpersonen  während  des  Krieges  durch 
Krieijseinflüsse,  z.  B.  Fliegerangriffe,  ein 
Schaden  an  Leib  oder  Leben  erwachsen  ist. 
Rechnet  man  alle  diese  Personenkreise  zu- 

sammen und  berücksichtigt  die  Kinder  der 
Beschädigten,  für  welche  Kiiulerzulagen 
gewährt  werden  —  auf  jeden  Renten- 

empfänger treffen  durchschnittlich  1,2  Kinder 
—  so  kann  man  annehmen,  daß  ungefähr 
4  Millionen  Deutscher  an  der  Rentengosetz- 
gebung  unmittelbar  interessiert  sind. 

III.  Leistungen. 

Hier  sei  zunächst  der  Teil  der  Versorgung 
behandelt,  dessen  Durchführung  in  den  Händen 
der  Versorgungsbehörden  liegt;  wegen  der 
sozialen  Fürsorge  vgl.  Abschnitt  V. 

1.  Heilbehandlung.  Voraussetzung  des 
Anspruchs  auf  Heilbehandlung  ist,  daß  der 
Anspruch  auf  Rente  bereits  anerkannt  ist; 
es  kann  aber  auch  schon  vor  der  Anerkennung 
eines  solchen  Rentenanspruchs  nach  dem 
Ermessen  der  Verwaltungsbehörden  Heil- 

behandlung gewährt  werden.  Die  Heil- 
behandlung ist  nach  dem  Wortlaut  des 

Gesetzes  dazu  bestimmt,  eine  Gesundheits- 
störung oder  Beeinträchtigung  der  Erwerbs- 

fähigkeit, die  auf  Dienstbeschädigung  zurück- 
zuführen ist  und  einen  Rentenanspruch 

begründet,  zu  beseitigen  oder  wesentlich 
zu  bessern,  eine  Verschlimmerung  zu  ver- 

hüten oder  körperliche  Beschwerden  zu 
beheben.  Sie  geht  also  etwas  über  die  Be- 

stimmungen der  Reichsversicherungsordnung 
hinaus.  Sind  die  Folgen  einer  anerkannten 
Dienstbeschädigung  so  gering,  daß  eine 
Rente  nicht  gewährt  wird,  weil  die  Minde- 

rung der  Erwerbsfähigkeit  nur  unbedeutend 
ist,  dann  besteht  trotzdem  Anspruch  auf 
Heilbehandlung,  wenn  durch  sie  eine  Ver- 

schlimmerung des  Leidens  verhütet  wird. 
Die  Heilbehandlung  umfaßt  ähnlich  wie 
in  der  Krankenversicherung,  ärztliche  Be- 

handlung, Versorgung  mit  Arzneien  und 
anderen  Heilmitteln,  sowie  die  Ausstattung 
mit  Körperersatzstücken,  orthopädischen  und 
anderen  Hilfsmitteln,  die  erforderlich  sind, 
um  den  Erfolg  der  Heilbehandlung  zu 
sichern  oder  die  Folgen  der  Dienstbeschä- 

digung zu  erleichtern.  An  Stelle  der  ärzt- 
lichen Behandlung,  Versorgung  mit  Arzneien 

und  anderen  Heilmitteln  kann  Kur  und  Ver- 

pflegung in  einer  Heilanstalt  (Heilanstalt- 
pflege) oder,  wenn  andere  Behandlungs- 

verfahren keinen  genügenden  Erfolg  haben 
oder  in  absehbarer  Zeit  erwarten  lassen, 

Badekuren  und  Lungenheilstättenkuren  ge- 
währt werden.  An  Stelle  der  Heilanstalts- 

pflege kann  mit  Zustimmung  des  Beschä- 
digten auch  Hauspflege  gewährt  werden. 

Bd.  v.  61 
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Auf  die  Ausstattung  mit  Körperersatz- 

stücken, orthopädischen  und  anderen  Hilfs- 
mitteln ist  im  Gesetz  besonderer  Wert 

gelebt.  Wenn  auch  die  Erwartungen,  die 

während  des  Krieges  auf  den  Gebrauch 

der  Körperersatzstücke  gesetzt  worden  sind, 

sich  vor  allem  bei  dem  Armersatz  nicht 

erfüllt  haben,  so  soll  doch  alles  geschehen, 

was  gerade  auf  diesem  Gebiet  dazu  bei- 
tragen kann,  das  Los  des  Beschädigten  zu 

erleichtern.  Besonders  weist  das  Gesetz 

darauf  hin,  daß  sich  der  Beschädigte  auch 

eine  Anpassung  der  Hilfsmittel  und  eine 

Ausbildung  im  Gebrauch  der  Hilfsmittel 

gefallen  lassen  muu,  da  er  in  der  Regel 

erst  nach  solchen  vorbereitenden  Maß- 
nahmen einen  Nutzen  aus  dem  Gebrauch 

des  Kunstgliedes  ziehen  kann.  Das  Reich 
hat  nicht  nur  die  Kosten  der  Neuanschaffung, 
sondern  auch  die  der  Instandsetzung  und 
späteren  Nachschaffung  zu  tragen.  Durch 
eine  V.  v.  3./VII.  1922,  RGBl.  I  S.  574, 
sind  im  einzelnen  genaue  Vorschriften 
über  Art,  Zahl  und  Ausstattung  dieser 
Hilfsmittel  und  aller  Zubehörteile  getroffen. 

Eine  ähnliche  Regelung  wie  für  die  Körper- 
ersatzstücke ist  für  die  Blindenführerhunde 

getroffen,  die  sich  im  allgemeinen  gut 
bewährt  haben.  Hier  kommt  das  Reich 

auch  für  die  Kosten  der  Heilbehandlung  auf. 

Es  trägt  auch  einen  Anteil  an  den  Futter- 
kosten. Für  die  Beschaffung  der  Körper- 

er-atzstücke  und  ähnlicher  Hilfsmittel  unter- 
hält das  Reich  eigene  Betriebe;  es  wird  aber 

auch  die  Privatindustrie  in  erheblichem 

Umfange  herangezogen. 

Die  Durchführung  der  Heilbehandlung  liegt, 
abgesehen  von  der  Beschaffung  der  Körper- 
'•rsatzstürke,  der  sonstigen  Hilfsmittel  und  der 
Blindeniiihrerhunde,  sowie  der  Gewährung  der 
Badekuren  ausschließlich  in  den  Händen  der 
Krankenkassen.  Die  Möglichkeit,  eigene  Ein- 
richtungen  für  diese  Zwecke  zu  unterhalten, 
i>i  zwar  im  Gesetz  vorgesehen,  sie  wird  aber 
künftig,  abgesehen  von  den  schon  erwähnten 
Beschaffangsstellen  für  Körperersatzstücke,  nur 
in  Betracht  kommen  für  Behandlungsarten,  die 
unst  seltener  sind  und  bei  denen  die  Erfahrungen 
des  Kriegs  eine  besondere  Rolle  spielen,  z.  B. 
die  Behandlung  Kieferverletzter.  Auch  auf 
dem  Gebiet  der  Lungenheilstätten  werden  wegen 

groß  in  Bedarfs  an  Betten  eigene  Einrich- 
tungen des  Reichs  unterhalten. 

lü  ■  Krankenkassen  führen  die  Heilbehandlung 
nach    den    für    sie    geltenden    Vorschriften    der 
Reich  Versicherungsordnung  durch,  gleichviel  ob 
die    Beschädigten    Kassenmitglieder    sind    oder 
Dicht      Die   Dauer  der   Heilbehandlung  ist  im 
Beichsversorgungsgesetz  aber  nicht  wie  in  der 
Krankenversicherung  zeitlich  begrenzt.     Wird 

inem    Kassenmitglied   über  die  durch 
die  Bei  :hs Versicherungsordnung  oder  die  Kassen- 

rlöchstdauer    hinaus    l'ortgc- ■  i  I  dai   Keirh  ebenso  wie  bei  der  Heil- 
behandlang  der  NichtVersicherten  den   Kassen 

attber     zum     vollen     Ersatz     einschließlich 

eines  Zuschlags  für  Verwaltungskosten  ver- 
pflichtet. Soweit  die  Krankenkasse  ihre  eigenen 

Kassenmitglieder  wegen  der  Folgen  eines  Dienst- 
beschädigungsleidens behandelt,  hat  sie  nur 

Anspruch  auf  Ersatz  in  Höhe  von  drei  Vierteln 
des  dem  Beschädigten  satzungsmäßig  zustehen- 

den Krankengeldes  bei  Heilanstaltspflege  und 
von  der  Hälfte  dieses  Krankengeldes  bei  sonstigen 
Heilverfahren.  Auch  dieser  Ersatzanspruch  ist 
im  Gesetz  auf  die  vor  dem  l./IV.  1923  beginnen- 

den Heilbehandlungsfälle  beschränkt,  da  ange- 
nommen wird,  daß  nach  diesem  Zeitpunkt  im 

allgemeinen  schwer  feststellbar  ist,  ob  die  Not- 
wendigkeit einer  Heilbehandlung  auf  eine  Dienst- 

beschädigung oder  auf  sonstige  Krankheits- 
ursachen (z.  B.  die  Einwirkungen  des  Berufs, 

des  Alters  usw.)  zurückzuführen  ist  und  die 
Krankenkassen  nach  der  Reichsversicherungs- 

ordnung an  sich  ihren  Kassenmitgliedern  gegen- 
über zur  Gewährung  der  Heilbehandlung  ohne 

Rücksicht  auf  die  Krankheitsursachen  ver- 

pflichtet sind. 
Während  der  Heilbehandlung  erhält  der  Be- 

schädigte, wenn  er  versichert  war,  Krankengeld 
nach  der  Reichsversicherungsordnung,  sonst 
wird  das  Krankengeld  in  der  gleichen  Höhe 
auf  Kosten  des  Reichs  gewährt.  Während  der 
Heilanstaltspflege  wird  den  Angehörigen  des 
Beschädigten,  deren  Ernährer  er  gewesen  ist, 
zwei  Drittel  der  Vollrente  und  der  nach  der 
Vollrente  bemessenen  Kinderzulage  als  Hausgeld 
gewährt,  dies  aber  nur,  insoweit  das  Einkommen 
des  Beschädigten  durch  die  Erkrankung  ge- 

mindert ist.  Bei  Bedürftigkeit  kann  dem  Be- 
schädigten außerdem  eine  weitergehende  Unter- 

stützung (z.  B.  Taschengeld)  gewährt  werden. 
Aehnliehes  gilt  für  die  Badekuren.  Bei  etwaigem 
Streit  zwischen  den  Krankenkassen  und  dem 

Reich  über  die  Ersatzansprüche  ist  das  Spruch- 
verfahren  der  Rcichsversicherungsordnung  maß- 

gebend. Revision  ist  ausgeschlossen.  Wenn  Streit 
besteht,  ob  die  Krankheit  auf  die  Folgen  einer 
Dienstbeschädigung  zurückzuführen  ist,  wird 
im  Spruchverfahren  vor  den  Versorgungsgerichten 
entschieden.  Aehnlich  wie  in  der  Unfallversiche- 

rung (§§  603  und  606  der  Reichsversicherungs- 
ordnung) kann  von  dem  Beschädigten  verlangt 

werden,  daß  er  sich  einer  Heilbehandlung  unter- 
zieht, wenn  zu  erwarten  steht,  daß  sein  Gesund- 

heitszustand dadurch  wesentlich  gebessert  wird. 
Lehnt  der  Beschädigte  eine  solche  Heilbehandlung 
ohne  gesetzlich  zulässigen  oder  sonst  triftigen 
Grund  ab  und  wird  dadurch  seine  Erwerbs- 

tätigkeit ungünstig  beeinflußt,  so  kann  ihm  die 
Rente  auf  Zeit  ganz  oder  teilweise  versagt 
werden.  Zur  Duldung  von  Operationen,  die 
einen  erheblichen  Eingriff  in  die  körperliche 
Unversehrtheit  bedeuten,  kann  der  Beschädigte 
nicht  gezwungen  werden. 

2.  Die  Rente.  Für  die  Bemessung  der 
Rente  ist  maßgebend  die  Minderung  der 
Erwerbsfähigkeit,  der  Familienstand  und 
der  Wohnsitz  des  Beschädigten.  Außer 
Betracht  bleibt  der  militärische  Dienstrang 
oder  Dienstgrad.  Ferner  ist  es  gleichgültig, 

ob  die  Dienstbeschädigung  im  Heimat- 
dienst  oder  vor  dem  Feind  erworben  ist.  Der 

Begriff  der  „Kriegsdienstbeschädigung",  der 
im  alten  Recht  zu  erheblichen  Auslegungs- 
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Schwierigkeiten  in  vielen  Streitfällen  geführt 
hat,  ist  im  allgemeinen  beseitigt.  Keinp  Rente 
wird  gewährt,  wenn  die  Erwerbsfähigkeit  um 
weniger  als  15  v.  H.  gemindert  ist.  Die  Renten- 
sätze  selbst  sind  abgestuft  für  je  10%  der 
Minderung  der  Erwerbsfähigkeit,  die  unterste 
Stufe  beginnend  bei  20  v.  II.  Eine  um  5% 
geringere  Minderung  der  Erwerbsfälligkeit 
wird  nach  oben  abgerundet.  Die  Praxis 
wird  dazu  führen,  daß  in  Zukunft  die  Min- 

derung der  Erwerbsfähigkeit  nur  mehr  nach 
Stufen  von  20,  30,  40  v.  H.  usw.  festgestellt 
wird,  da  kleinere  Abmessungen  bei  der  Ver- 
Bchiedenartigkeit  der  hier  in  Betracht  kom- 

menden Berufe  und  Ver.sorgungsleiden  tech- 
nisch kaum  feststellbar  sind.  —  Bei  der 

Bemessung  der  noch  vorhandenen  Erwerbs- 
fähigkeil wird  von  der  Annahme  ausgegangen, 

daß  der  Beschädigte  verpflichtet  ist,  nicht 
nur  in  seinem  alten  Beruf  weiterzuarbeiten, 
BOndern  auch  einen  anderen  Beruf  zu  er- 

greifen, der  ihm  unter  Berücksichtigung 
seiner  Lebensverhältnisse,  Kenntnisse  und 
Fertigkeiten  billigerweise  zugemutet  werden 
kann.  —  Die  Grundrente  beträft  ohne 
Teuerungszulage  bei  Erwerbsunfähigkeit 
jährlich  2400  M. ;  für  die  Grade  der  ge- 

minderten Erwerbsfähigkeil  ist  sie  ent- 
sprechend abgestuft.  Bei  einer  Minderung 

der  Erwerbsläliigkeit  um  50  oder  mehr 
vom  Hundert  kommt  zur  Grundrente  eine 

Schwerbeschädigtenzulage,  die  bei  Erwerbs- 
anfähigkeit  900  M.  beträgt.  Schwerbeschä- 

digtenzulage wird  in  allen  Fällen  gewährt, 
in  denen  eine  Rente  von  50  oder  mehr 
zusteht,  sie  ist  also  nicht  nur,  wie  früher  die 
Verstümmelungszulage,  von  bestimmten 
äußeren  Verletzungen  abhängig,  kommt  mit- 

hin ebenso  den  innerlich  Kranken  wie  den 
äußerlich  Verletzten  zu.  Ist  ein  Beschä- 

digter trotz  einer  schweren  Beeinträchtigung 
der  körperlichen  Unversehrtheit  in  seiner 

Erwerbsläliigkeit  nicht  oder  nur  wenig  be- 
hindert, so  sind  für  bestimmte  Arten  der 

Beschädigung  im  Wege  der  Verordnung 
Mindestrentensätze  festgesetzt. 

Die  Rente  stellt  gewissermaßen  einen 
Ausgleich  für  den  Ausfall  an  Arbeitsein- 

kommen dar.  Es  liegt  daher  nahe,  bei 

der  Rentenbernessung  das  frühere  Arbeits- 
einkommen des  Beschädigten  zu  berück- 

sichtigen. Da  dies  infolge  der  schon  während 
des  Krieges  eingetretenen  völligen  Ver- 

änderung der  Erwerbsverhältnisse  im  Einzel- 
fall nicht  möglich  ist,  wird  das  frühere 

Arbeitseinkommen  nur  insofern  berück- 
sichtigt, als  Angehörige  von  Berufen,  die 

erhebliche  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  er- 
fordern, eine  Ausgleichszulage  in  Höhe 

von  einem  Viertel  der  Rente  erhalten;  hat 
der  frühere  Beruf  außerdem  ein  besonderes 

Maß  von  Leistung  und  Verantwortung  er- 
fordert,    dann     erhöht     sich     diese     Aus- 

gleichszulage auf  die  Hälfte.  Die  V.  v. 
l./IX.  1920  (RGBl.  S.  1033)  enthält  eine 
Zusammenstellung  der  einzelnen  Berufs- 

gruppen. Das  typische  Beispiel  für  den  Bezug 
der  einfachen  Ausgleichszulage  ist  der  ge- 

lernte Arbeiter;  die  erhöhte  Ausgleichszulage 
(50  v.  H.  der  Rente)  erhalten  neben  den 
Leitern  und  Angestellten  größerer  Betriebe 
in  Landwirtschaft,  Handel,  Gewerbe,  In- 

dustrie usw.,  Aerzten  und  Rechtsanwälten, 
auch  Arbeiter,  deren  Tätigkeit  außergewöhn- 

lich hoch  zu  bewerten  ist. 

Für  jedes  Kind  wird  bis  zur  Vollendung 
des  18.  Lebensjahres  eine  Kinderzulage  in  Höhe 
von  10  v.  II.  der  Vollrente  des  Beschädigten 
gewährt,  unter  gewissen  Voraussetzungen  auch 
für  jedes  Adoptiv-,  Stief-  und  Pflegekind  und 
aneheliche  Kind. 

Zu  den  Rentensätzen  einschließlich  der  Zu- 
lagen tritt  je  nach  dem  Wohnsitz  des  Beschä- 

digten eine  Ortszulage,  die  in  Ortsklasse  A  35, 
B  30,  G  20  und  D  10  v.  II.  beträgt.  Bei  Wechsel 
des  Wohnsitzes  tritt  die  Aenderung  der  Ortszulage 
erst  ein  halbes  Jahr  nach  diesem  Zeitpunkt  ein. 
Es  soll  hierdurch  vermieden  werden,  daß  die 
hohe  Ortszulage  in  den  Ortsklassen  A  und  B 
einen  Anreiz  zur  Zuwanderung  nach  der  Groß- 
stadl  bildet.  Dieses  Bedenken  gegen  die  Orts- 

zulage ist  inzwischen  durch  die  allgemeinen 
Schwierigkeiten  der  Wohnsitzvcrlegung  (hohe 
Umzugskosten,  Wohnungsknappheit)  gegen- 

standslos geworden. 
3.  Die  Pflegezulage.  Beschädigte,  die  in- 

folge der  Dii'iisibcschädigung  so  hilflos  sind, 
daü  sie  auf  fremde  Wartung  und  Pflege  ange- 

wiesen sind,  erhalten  eine  Pflegezulage  von 
600  M.,  die  bei  dauerndem  Krankenlager  und 
außergewöhnlicher  Pflege  auf  1000  oder  1600  M. 
erhöht  wird.  Wegen  der  Teuerungszulagen 
und  sonstigen  Teuerungsmaßnahmen  vgl. 
Ziff.  9. 

4.  Der  Beamtenschein.  Neben  den  Geld- 
leistungen erhält  der  Schwerbeschädigte,  d.  h. 

der  Beschädigte  mit  einer  Minderung  der  Er- 
werbsfähigkeit um  wenigstens  60  v.  H.,  einen 

Beamtenschein,  wenn  er  durch  die  Beschädigung 
zu  einem  Berufswechsel  gezwungen  ist  und  nach 
seinem  gesamten  Verhalten  zum  Beamten 
geeignet  erscheint.  Der  Beamtenschein  gibt 
keinen  Anspruch,  sondern  nur  die  Anwartschaft 
auf  die  Unterbringung  in  einer  Beamtenstellung; 
welche  Beamtenstellen  hierfür  in  Betracht 
kommen,  ist  durch  die  Anstellungsgrundsätze 
vom  26./VII.  1922  festgesetzt.  Den  Nachweis 
der  Befähigung  für  eine  bestimmte  Beamten- 

stelle hat  der  Inhaber  eines  Bcamtenscheins 
ebenso  zu  erbringen  wie  sonstige  Bewerber. 

5.  Sterbegeld  und  Gebührnisse  für  das 
Sterbevierteljahr.  Beim  Tod  eines  Renten- 

empfängers wird  ein  Sterbegeld  gewährt,  das 
ohne  Teuerungszulage  in  Ortsklasse  E  250, 
D  300,  B  und  C  350  und  A  400  M.  beträgt. 
Ferner  wird  die  Rente  an  die  Angehörigen  drei 
Monate  nach  dem  Todesfall  weitergezahlt. 
Steht  diesen  für  die  gleiche  Zeit  ein  Anspruch 
auf  Hinterbliebenenrente  zu,  so  werden  diese 
Gebührnisse  für  das  Sterbevierteljahr  hierauf 

angerechnet. 

61* 
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6.  Hinterbliebenenrente.  Die  Hinter- 
bliebenenrente hat  zur  Voraussetzung,  daß 

der  Tod  die  Folge  einer  Dienstbeschädigung 

war;  für  den  Nachweis  des  ursächlichen 

Zusammenhangs  zwischen  Tod  und  Dienst- 

beschädigung gelten  die  gleichen  Grund- 
sätze wie  bei  der  Rente  des  Beschädigten. 

Hinterbliebenenrente  erhalten  die  Witwe, 

die  Waisen,  die  Eltern  und,  wenn  keine 

Eltern  vorhanden  sind,  auch  die  Groß- 
eltern. Die  Hinterbliebenenbezüge  berechnen 

sich  nach  der  Vollrente,  die  dem  Ver- 
storbenen im  Zeitpunkt  des  Todes  im  Falle 

der  Erwerbsunfähigkeit  zugestanden  hätte; 
hinzu  kommen  Orts-  und  Teuerungszulage. 

Die  Witwenrente  beträgt  30  v.  H.  der  Voll- 
ren tf  für  die  erwerbsfähige  Witwe,  50  v.  H.  der 

Vollrente  für  die  erwerbsunfähige  Witwe  und 
für  die  Witwe,  die  wegen  der  Pflege  und  Er- 

ziehung eines  Kindes  nicht  in  der  Lage  ist, 
einem  Erwerb  nachzugehen.  Diese  Vorschrift 
hat  durch  die  Ausführungsbestimmungen  vom 
1G./XI.  1920  eino  besonders  weitgehende  Aus- 

legung erfahren.  Im  übrigen  ist  der  Begriff 
der  Erwerbsunfähigkeit  nach  dem  Vorbild  der 
Invalidenversicherung  festgelegt.  Ebenso  wie 
die  Witwe  wird  die  geschiedene  Ehefrau  des 
Verstorbenen  versorgt,  wenn  der  Verstorbene 
allein  für  schuldig  erklärt  oder  wenn  die  Ehe 
wegen  Geisteskrankheit  des  Verstorbenen  ge- 

schieden worden  ist.  Bei  Wiederverheiratung 
mit  einem  Deutschen  erhält  die  Witwe  an 
Stelle  der  Witwenrente  eine  Abfindung  in  Höhe 
des  dreifachen  Jahresbetrages  ihrer  Rente;  bei 
der  Wiederverheiratung  mit  einem  Ausländer 
oder  Staatenlosen  hat  sie  hierauf  allerdings 
keinen  Anspruch,  doch  kann  auch  hier  diese 
Abfindung  gewährt  werden. 

Die  Waisenrente  beträgt  für  die  Halb- 
waisen 15,  für  die  Vollwaisen  25  v.  H.  der  Voll- 

n-nte  des  Verstorbenen.  Sie  wird  ungefähr 
dem  gleichen  Personenkreis  gewährt  wie  die 
Kinderzulage. 

Die  Elternrente  ist  im  Gegensatz  zu  den 
sonstigen  Rentenansprüchen  von  dem  Nachweis 
der  Bedürftigkeit  abhängig,  wobei  der  Begriff 
der  Bedürftigkeit  im  Gesetz  näher  umschrieben 
i<t.  Es  ist  Voraussetzung,  daß  der  renten- 

berechtigte Elternteil  entweder  erwerbsunfähig 
ist  oder  das  60.  Lebensjahr  vollendet  hat,  daß 
«•r  ferner  mit  einem  Jahreseinkommen  von 
weniger  als  3000  M.  zur  Reichseinkommensteuer 
für  das  Jahr  1920  veranlagt  ist  und  keinen  Unter- 
halUanspruch  gegenüber  Personen  hat,  die 
MUreichend  für  ihn  sorgen  können.  Die  ge- 

nannt.■  Kinkommensteuergrenze,  die  durch  V 
v.  31./V.  1921  (RGBl.  S.  731)  festgesetzt  war, 
i-t  durch  eine  «reitere  Verordnung  vom  IG/V 
1  '-'1  (RGBL  IS.  481)  für  den  einzelnen  Elternrcil 

100  M.,  für  das  Elternpaar  auf  11000  M.- 
erhöht  irordea,  wenn  das  mutmaßliche  Ein- 

kommen von  1922  zugrunde  gelegt  wird.  Vor- 
ung  für  die  Klternrente  ist  ferner,  daß 

am  Verstorbene  der  Ernährer  der  Eltern  ge- ler  nach  dem  Ausscheiden  aus  dem 
lienatgeworden  wäre.  DieVoraussetzungen 
innerhalb  von  zwei  Jahren  nach  dem 

Inkrafttreten    des     Gesetzes    oder     nach     dem 

Eintritt  des  Todesfalls  gegeben  sein.  Die  Eltern- 
rente beträgt  für  ein  Elternpaar  30  v.  H.,  für 

einen  Elternteil  20  v.  H.  der  Vollrente  des  Ver- 
storbenen. Sie  erhöht  sich,  wenn  mehrere  Söhne 

infolge  einer  Dienstbeschädigung  gestorben  sind, 
für  jeden  weiteren  Sohn  um  ein  Fünftel  ihres 
Betrages. 

7.  Uebergangsgeld  und  Witwenbeihilfe. 
Eine  Versorgung  für  die  Fälle,  in  denen  kein 
ursächlicher  Zusammenhang  mit  einer  Dienst- 

beschädigung besteht,  ist  vorgesehen  in  den 
Vorschriften  über  das  Uebergangsgeld,  das  im 
Falle  der  Bedürftigkeit  längstens  nach  Ablauf 
von  drei  Jahren  nach  dem  Ausscheiden  aus  dem 
Militärdienst  gewährt  werden  kann,  wenn  die 
Erwerbsfähigkeit  des  zur  Entlassung  Kommen- 

den gemindert  ist;  nach  den  Ausführungsbe- 
stimmungen muß  diese  Minderung  mindestens 

30  v.  H.  betragen.  Ist  der  Tod  eines  Renten- 
empfängers nicht  auf  Dienstbeschädigung  zurück- 

zuführen, so  kann  der  Witwe  im  Falle  der  Be- 
dürftigkeit eine  Witwenbeihilfe  gewährt  werden. 

Auf  Uebergangsgeld  und  Witwenbeihilfe  besteht 
kein  Anspruch. 

8.  Teuerungsmaßnahmen.  Zur  An- 
passung an  die  Veränderungen  der  allge- 
meinen Wirtschaftslage  ist  im  Reichsver- 

sorgungsgesetz  eine  Teuerungszulage  vor- 
gesehen, die  erstmals  auf  25  v.  H.  der  Gesamt- 

gebührnisse festgesetzt  war  und  mit  Wirkung 
vom  l./1. 1921  auf  35  v.  H.  erhöht  worden  ist. 
Bei  der  späteren  Zunahme  der  Teuerung 
wurde  von  einer  weiteren  allgemeinen 
Erhöhung  der  Teuerungszulage  abgesehen; 
es  wurden  zunächst  durch  die  VV.  des 
Reichsarbeitsministers  v.  23./IX.  und 
1./X1I.  1921  Teuerungszuschüsse  eingeführt, 
die  nur  mehr  an  solche  Kriegsbeschädigte, 
Kriegerwitwen  und  Kriegereltern  gezahlt 
wurden,  die  nicht  im  Erwerbsleben  stehen, 
d.  h.  die  nicht  über  ein  bestimmtes,  nach 
den  Sätzen  der  Erwerbslosenunterstützung 
abgestuftes  sonstiges  Einkommen  neben  der 
Rente  verfügen.  Diese  Teuerungszuschüsse, 
die  mehrmals  in  den  folgenden  Monaten 
erhöht  wurden,  haben  eine  gesetzliche  Re- 

gelung in  dem  Gesetz  über  die  Teuerungs- 
maßnahmen für  Militärrentner  v.  21./VII. 

1922  (RGBl.  I  S.  650)  gefunden.  Es  sind 
hier  weniger  Abstufungen  vorgesehen  als 
im  Reichsversorgungsgesetz.  Nach  dem 
Gesetz  über  Teuerungsmaßnahmen  für  Mili- 

tärrentner betragen  die  Teuerungszuschüsse 
monatlich  für  Beschädigte  bei  einer  Minderung 
der  Erwerbsfälligkeit  um  50-80  v.  H.  500  M., 
bei  einer  Minderung  der  Erwerbsfähigkeit 
um  mehr  als  80  v.  H.  750  M.,  wenn  der 
Beschädigte  nur  auf  die  Rente  angewiesen 
oder  nachweislich  einen  Erwerb  auszuführen 
nicht  imstande  ist,  1000  M.  Für  jedes  Kind 
erhält  der  Schwerbeschädigte  außerdem 
200  M.  Für  eine  Witwe  betragen  die  monat- 

lichen Teuerungszuschüsse  500  M.,  wenn 
sie  nur  auf  die  Rente  angewiesen  ist,  700  M., 
für  eine  Halbwaise  250  M.,  für  eine  Voll- 
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waise  300  M.,  für  einen  Elternteil  300  M., 
und  für  ein  Elternpaar  500  M.  Das  Gesetz 
trat  mit  Wirkung  vom  l./VIII.  1922  in 
Kraft.  Die  Sätze  wurden  in  den  folgenden 
Monaten  fortlaufend  erhöht,  so  daß  im  Januar 
J923  der  Höchstsatz  für  einen  Schwerbeschä- 

digten 20000  M.,  für  eine  Witwe  14000  M., 
der  Teuerun^szuschuß  für  die  Vollwaise 
9000  M.,  für  die  Halbwaisen  5500  M.  und 
für  das  Kind  des  Schwerbeschädigten  5000  M. 
betrugen.  Nach  §  8  Abs.  2  des  Gesetzes 
sollen  auch  Leichtbcschädigte  und  erwerbs- 

fähige Witwen  die  Teuerungszuschüsse  er- 
halten, wenn  sie  trotz  eigenen  Bemühens 

und  trotz  der  Mitwirkung  der  Fürsorge- 
stellen eine  regelmäßige  Erwerbstätigkeit 

nicht  aufnehmen  können  und  ihr  Einkommen 

die  im  Gesetz  vorgesehenen  Grenzen  nicht 

übersteigt.  Diese  Einkommensgrenzen  be- 
im en  rieb  nach  der  Höhe  der  Teuerun^s- 

zuschüsse  selbst,  nicht  mehr,  wie  früher, 
nach  den  Sätzen  der  Erwerbslosenunter- 

stützung. Uebersteigt  das  regelmäßige 
Einkommen,  das  dem  Versorgungsberech- 

tigten neben  den  Versorgungsgebührnissen 
zusteht,  den  ihm  bei  Erwerbsunfähigkeit  zu- 

stehenden Teuerungszuschuß  und  die  Zu- 
schüsse für  Kinder  und  Waisen  um  75  v.  H., 

so  erhall  ernurdiehalbenTeuerungszuschüsse. 
Uebersteigt  das  Einkommen  den  Teuerungs- 
znschufi  um  125  v.  H.,  so  erhält  er  keinen 
Teuerungszuschuß.  Für  die  Ortsklassen  B 
und  C  verringern  sich  die  Grenzen  um  10, 
für  die  Ortsklassen  D  und  E  um  20  v.  H. 

Die  Verpflichtung  zur  Arbeit  kommt  da- 
durch zum  Ausdruck,  daß  Versorgungs- 

berechtigte, die  nach  ihrer  Erwerbsfähi^keit 
einem  Erwerb  nachgehen  können,  die  Ueber- 
nahme  einer  für  sie  geeigneten  Tätigkeit 
aber  ablehnen  oder  ihren  Arbeitsplatz  schuld- 
haft  verloren  haben,  keinen  Teuerungszu- 

schuß erhalten. 

Die  Teuerungszulage,  die  nach  dem 
fieichsversorgungsgesetz  allen  Renten- 

empfängern ohne  Rücksicht  auf  ihr  sonstiges 
Einkommen  zusteht,  wurde  vom  l./X.  1922 
ab  von  35  auf  170  v.  H.  und  vom  l./I.  1923 
ab  auf  440  v.  H.  erhöht.  Gleichzeitig  wurden 
die  Pflegezulage,  die  Unterhaltskosten  für 
Blindenhunde  und  das  Sterbegeld  durch  die 
Teuerungszulage  vom  l./X.  1922  ab  auf  das 
Zwölffache,  vom  l./I.  1923  ab  auf  das 
Vierundzwanzigfache  der  im  Gesetz  vor- 

gesehenen Beträge  erhöht. 

9.  Ruhensvorschriften.  Die  deutschen  Ver- 
sorgungs-  und  Pensionsgesetze  sahen  schon 
früher  allgemein  vor,  daß  Renten  und  Pensionen 
ganz  oder  teilweise  ruhen,  wenn  der  Versorgungs- 

berechtigte als  Beamter  oder  in  der  Eigenschaft 
eines  Beamten  bei  Behörden  oder  ähnlichen 

Organisationen  beschäftigt  war.  Solche  Vor- 
schriften waren  auch  im  Mannschaftsversor- 

gungsgesetz  von  1906  enthalten.  Die  in  den 
letzten   Jahrzehnten  in  Deutschland  sich   ent- 

wickelnde Angleichung  der  Stellung  der  Privat- 
angestellten an  die  Beamtenstellung,  insbesondere 

der  Ausbau  der  Altersversorgung  der  Privat- 
angestellten, zwangen  zur  Prüfung  der  Frage, 

ob  es  für  die  Zukunft  noch  berechtigt  ist,  be- 
sondere Kürzungsvorschriften  für  Beamte  auf- 

rechtzuerhalten, oder  ob  nicht  in  einem  Ver- 
sorgungsgesetz, das  in  starkem  Maße  auf  dem 

Gedanken  der  Fürsorge  aufgebaut  ist,  allgemein 
eine  Kürzung  der  Versorgungsgebührnisse  Platz 
greifen  soll,  wenn  der  Versorgungsberechtigte 
über  nennenswertes  sonstiges  Einkommen,  sei 
es  aus  Arbeit,  oder  aus  anderen  Quellen,  verfügt,. 
Die  letztere  Frage  hat  das  Reichsversorgungs- 

gesetz bejaht.  Es  sieht  vor,  daß  bei  einem  steuer- 
pflichtigen Jahreseinkommen  von  mehr  als 

ÖUU0  M.  im  Jahr  1920  (der  Betrag  wurde  noch 
für  das  Jahr  1920  auf  7000  M.  erhöht)  ein  Zehntel 
der  Versorgungsgebührnisse  ruht.  Für  je  weitere 
1000  M.  Einkommen  ruht  ein  weiteres  Zehntel. 
Doch  bleibt  dem  Schwerbeschädigten  in  jedem 
Falle  der  Betrag  der  Schwerbeschädigtenzulage 
mit  der  ihr  entsprechenden  Orts-  und  Aus- 
gleichszuloge  erhalten.  Die  Pflegezulago  ist 
von  den  Ruhensvorschriften  ganz  ausgenommen. 
Bis  jetzt  wurde,  soweit  nicht  der  Versorgungs- 
berechtigte  etwas  anderes  beantragte,  das  Ein- 

kommen von  1920  zugrunde  gelegt.  Für  die 
Einkommen  der  späteren  Zeit  sind  durch  Erlasse 
des  Reichsarbeitsministers  höhere  Einkommens- 
grenzen  festgesetzt.  Von  den  Ruhensvorschriften 
wurde  bisher,  /.um  Ted  wegen  der  entgegen- 

kommenden Berechnung  des  sonstigen  Ein- 
kommens, nicht  einmal  ein  Fünftel  aller  Be- 
schädigten berührt. 

10.  Kapitalabfindung.  Uebertragung  der 
Renten.  Entsprechend  dem  Kapitalabfindungs- 
G.  v.  3./VII.  1916,  dessen  Vorschriften  zum 
Teil  wörtlich  in  das  Reichsversorgungsgesetz 
übernommen  worden  sind,  kann  die  Rente  des 
Beschädigten  (mit  Ausnahme  der  Orts-,  Kinder- 
und  Teuerungszulage)  bis  zu  einem  Viertel 
des  voraussichtlich  dauernd  zahlbaren  Betrages 
zum  Erwerb  oder  zur  wirtschaftlichen  Stärkung 
eigenen  Grundbesitzes  kapitalisiert  werden. 
Gleiches  gilt  für  die  Witwenrente  bis  zur  Hälfte 
ihres  Betrages.  Die  Höhe  des  Kapitalbetrages 
richtet  sich  nach  dem  Alter  des  Abzufindenden; 
beim  21.  Lebensjahr  wird  das  18%  fache,  beim 
Ö5.  Lebensjahr  da.«  8  Y4  fache  des  Jahresbetrages 
gezahlt.  Das  Gesetz  sieht  Maßnahmen  vor,  um 
die  nützliche  Verwendung  des  Kapitals  möglichst 
sicherzustellen,  gibt  unter  gewissen  Voraus- 

setzungen dem  Reich  das  Recht  der  Rückforde- 
rung des  Kapitalbetrages,  dem  Beschädigten 

das  Recht  der  Rückzahlung,  wobei  die  Rente 
stets  wieder  auflebt.  Benötigt  der  Renten- 

empfänger für  andere  Zwecke  als  für  den  Erwerb 
oder  die  wirtschaftliche  Stärkung  eigenen  Grund- 

besitzes Kapital,  so  ist  ihm  in  Abweichung 
vom  früheren  Recht  durch  das  Reichsversorgungs- 

gesetz das  Recht  eingeräumt,  für  ein  Dar- 
lehen oder  einen  Vorschuß  seine  Versorgungs- 

gebührnisse den  Hauptfürsorgestellen  und  Für- 
sorgestellen der  Kriegsbeschädigten-  und  Kriegs- 

hinterbliebenenfürsorge, Gemeinden  oder  Armen- 
verbänden, sowie  sonstigen  gemeinnützigen  Ein- 
richtungen zu  übertragen  oder  zu  verpfänden. 

Seit  dem  Jahre  1922  hat  das  Reich  den  llaupt- 
fürsorgestellen  für  diese  Zwecke  besondere  Mittel 
im  Reichshaushaltsplan   zur  Verfügung  gestellt. 
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Von  diesen  Fällen  abgesehen  ist  die  Uebertragung, 

Verpfandung  und  Pfändung  der  Versorgungs- 
gebührnissc  nur  für  wenige,  im  Gesetz  einzeln 
aufgeführte  Ausnahmefälle  zugelassen. 

11.  Gesetzliche  Neuregelung.  Da  jetzt 
zu  Anfang  des  Jahres  1923  die  sog. 
,, Ullianerkennung",  d.  h.  die  Neufeststellung 
der  Renten  nacli  dem  Reichsversorgungs- 

gesetz zum  Abschluß  kommt,  soll  eine  Nach- 
prüfung der  Bestimmungen  dieses  Gesetzes 

in  Form  eines  Abänderungsgesetzes  vorge- 
nommen werden.  Diese  Gesetzesnovelle 

wird  zurzeit  im  Reichsarbeitsministerium 

bearbeitet,  und  soll  demnächst  den  gesetz- 
gebenden Körperschaften  zugehen.  Nach 

dem  vorläufigen  Entwurf  beabsichtigt  die 
Regierung  eine  bessere  Anpassung  der  Renten- 

sätze an  die  seit  1920  eingetretene  Geld- 
entwertung, die  Einarbeitung  des  Gesetzes 

über  Teuerungsmaßnahmen  für  Militärrentner 
v.  21./VII.  1922  in  das  Reichsversorgungs- 

gesetz, d.  h.  die  Berücksichtigung  des  Be- 
dürfnisses, wenn  auch  nicht  in  dem  weit- 

gehenden Umfang  wie  bei  den  bisherigen 
Teuerungsmaßnahmen,  ferner  eine  allge- 

meine Besserstellung  der  Hinterbliebenen. 
Die  Novelle  wird  ferner  auch  zu  der  von  den 
Kriegsbeschädigtenverbänden  mit  Nachdruck 
vertretenen  Forderung  der  fortlaufenden 
Anpassung  der  Teuerungszulage  an  die 
Teuerungszuschläge  für  die  Reichsbeamten 
Stellung  nehmen  müssen.  Außerdem  wird 
eine  zwangsweise  Abfindung  der  Leichtbe- 

schädigten mit  einer  Minderung  der  Erwerbs- 
fähigkeit  von  20  v.  H.  erwogen.  Im  übrigen 
soll  an  dem  grundsätzlichen  Aufbau  des 
Reichsversorgungsgesetzes  nichts  Wesent- 

liches geändert  werden. 

IV.  Verfahren. 

1.  Geschichtliches.  Bei  der  Neugestaltung 
des  Verfahrens  in  Vorsorgungssachen  macht  sich 
noch  mehr  als  beim  materiellen  Recht  die  An- 

lehnung an  die  Sozialversicherung  bemerkbar. 
Bit  zum  Jahre  1918  beschränkte  sich  das  Ver- 

fuhren in  der  Hauptsache  auf  ein  Verwaltungs- 
\ ■  i-rf  ihren,  für  das  die  militärischen  Dienststellen 
1  Bezirkskommandos,  Generalkommandos,  Kriegs- 

Biien)  zuständig  waren.  Nur  in  be- 
schränktem Umfange  war  der  Rechtsweg,  d.  h. 

die  Klage  bei  den  Zivilgerichten  zugelassen. 
Die  Gerichte  waren  in  der  wichtigen  Frage, 
ob  eine  Gesundheitsstörung  als  Dienstbeschä- 

digung (Kriegsdienstbeschädigung)  anzusehen  ist, 
u  die  Entscheidungen  der  Militärverwaltungs- 

behörden gebunden.  Eine  grundsätzliche  Aende- 
rung  brachte  die  V.  der  Reichsregierung 
v.  l./H.  1919  (RGBl.  S.  149),  durch  welche 

mstanzon  für  die  Militärversorgung  in 
i'Tung  an  die  Oberversicherungsämter 

und  an  das  Reichsversichorungsamt  geschaffen 
irvruen,  Das  ganze  Versorgungswesen  ging 
durch  die  V._  der  Reichsregierung  v.  5./X. 
1919  (RGBL  8.  1784)  vom  Kriegsministerium 
auf  da»  Reichsarbeitsministerium  fiber,  das  hierfür 
U    Stelle    der    militärischen    Dienststellen    die 

Versorgungsbehörden  einrichtete.  Die  gesetz- 
liche Grundlage  hierzu  war  in  dem  Gesetz  über 

die  Versorgungsbehörden  v.  15./V.  1920 
(RGBl.  S.  1063)  geschaffen.  Auf  Grund  der 
hierbei  gemachten  Erfahrungen  wurde  die  ganze 
Materie  neu  und  zusammenfassend  geregelt  in 
dem  Gesetz  über  das  Verfahren  in  Versorgungs- 

sachen v.  10./I.  1922  (RGBl.  S.  59).  Das 
gesamte  Versorgungswesen  ist  hiernach  dem 
Reichsarbeitsminister  unterstellt.  Die  Ver- 

sorgungsbehörden teilen  sich  in  Verwaltungs- 
behörden der  Versorgung  und  in  Spruchbehörden. 

2.  Verwaltungsbehörden.  Als  untere 
Verwaltungsbehörden  kommen  in  Betracht 
die  Versorgungsämter,  als  übergeordnete 
die  Hauptversorgungsämter.  Die  Abgrenzung 
der  Arbeitsgebiete  dieser  Behörden  ist  durch 
das  Gesetz  über  das  Verfahren  in  Versor- 

gungssachen v.  10./I.  1922  dem  Reichs- arbeitsminister im  wesentlichen  vorbehalten 

geblieben.  Sowohl  die  Hauptversorgungs- 
ämter wie  die  Versorgungsämter  waren  bisher 

stark  mit  der  Neufeststelhing  der  Renten 
nach  dem  Reichsversorgungsgesetz  (der  Um- 
anerkennung)  beschäftigt;  allmählich  voll- 

zieht sich  eine  vollständige  Ueberleitung  der 
Rentenfeststellungen  auf  die  Versorgungs- 

ämter, während  den  Hauptversorgungsämtern 
im  wesentlichen  die  Dienstaufsicht  zukommt. 

3.  Spruchbehörden.  Als  Spruchbehörden 
in  Versorgungssachen  kommen  in  erster 
Instanz  die  Versorgungsgerichte  in  Betracht, 
die  an  die  Oberversicherungsämter  ange- 

gliedert, also  Landesbehörden  sind.  Die 
Versorgungsgerichte  entscheiden  in  Kammern, 
deren  jede  aus  einem  Vorsitzenden  (in  der 
Regel  einem  Beamten  des  Oberversiche- 

rungsamts), sowie  einer  in  der  sozialen 
Fürsorge  erfahrenen,  mit  dem  Versorgungs- 

wesen vertrauten  Person  und  einem  aus  der 

Wehrmacht  ausgeschiedenen  Versorgungs- 
berechtigten als  Beisitzer  besteht.  An  Stelle 

des  Versorgungsberechtigten  kann  in  Hinter- 
bliebenenangelegenheiten eine  Hinterbliebene 

treten.  Als  Beisitzer  aus  der  sozialen  Für- 
sorge können  auch  Frauen  benannt  werden. 

In  der  Uebergangszeit  können  an  Stelle 
der  Beisitzer  aus  der  sozialen  Fürsorge  die 
früher  an  den  Versorgungsgerichten  täticen 
richterlichen  Mitglieder  eines  ordentlichen 
Gerichts  als  Beisitzer  verwendet  werden. 
Die  Kosten  der  Versorgungsgerichte  werden 
zunächst  von  den  Ländern  verauslagt  und 
vom  Reich  in  Pauschbeträgen  in  vollem 
Umfang  erstattet. 

Gegen  die  Urteile  der  Versorgungsgerichte 
ist  in  der  Regel  Rekurs  an  das  Reichs- 
versorgungsgericht  zugelassen.  Dieses  ist 
eine  selbständige  Reichsbehörde,  die  mit 
dem  Rcichsversicherungsamt  nur  den  Präsi- 

denten gemeinsam  hat,  solange  beide  Be- 
hörden am  gleichen  Orte  sind.  Das  Reichs- 

versorgungsgericht entscheidet  in  Senaten; 
den  Vorsitz  führt  hier  der  Präsident,   der 
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Vizepräsident  oder  ein  Senatspräsident  oder 
—  im  Vertretungsfalle  —  ein  Überregierungs- 

rat des  Gerichts.  Als  Beisitzer  wirken  mit 
ein  Mitglied  des  Reichsversorgtingsgericbts, 
ein  richterliches  Mitglied  eines  ordentlichen 

Gerichts,  eine  in  der  sozialen  Fürsorge  er- 
fahrene, mit  dem  Versorgungswesen  ver- 

traute Person,  sowie  ein  Versorgungsberech- 
tigter  oder  —  in  Hinterbliebenensachen  — 
eine  Hinterbliebene.  Bis  Ende  192G  ist  die 

Einrichtung  von  Hilfssenaten  zugelassen. 
Ferner  besteht  ein  großer  Senat,  der  zu  ent- 

scheiden hat,  wenn  ein  Senat  von  der  grund- 
sätzlichen Entscheidung  eines  anderen  Senats 

abweichen  will. 
4.  Verfahrensvorschriften.  Die  örtliche 

Zuständigkeit  richtet  sich  nicht  mehr  wie  früher 
nach  dem  Truppenteil,  dem  der  Versorgungs- 

berechtigte angehört,  sondern  ausschließlich 
nach  seinem  Wohnort.  Bei  Geltendmachung 
von  Ansprüchen  Hinterbliebener  ist  der  Wohnort 
der  Witwe,  oder,  wenn  eine  Witwe  nicht  vor- 

handen, der  letzte  Wohnort  des  Verstorbenen 
maßgebend.  Der  Sachverhalt  ist  von  Amts  wegen 
aufzuklaren;  die  Beteiligten  sind  aber  ver- 

pflichtet, an  der  Aufklärung  mitzuwirken.  Die 
Versor^un^sgobührnisse  werden  festgestellt  durch 
Bescheide  der  Versorgungsbehörden,  die  ZU 
begründen  sind  und  dem  Fiskus  gegenüber  mit 
der  Zustellung  Rechtskraft  erlangen.  Das  Gesetz 
sieht  eine  Reihe  von  Wieder  auf  nahmegrönden 
vor.  Besonders  hervorgehoben  sei  hier  die  Zu- 
lässigkcit  der  Wiederaufnahme,  wenn  Tatsachen, 
die  für  die  Entscheidung  von  wesentlicher  Be- 

deutung waren,  wissentlich  falsch  angegeben 
oder  verschwiegen  worden  sind  und  wenn  das 
Reichsversorgungsgericht  in  einer  veröffent- 

lichten grundsätzlichen  Entscheidung  nachträg- 
lich eine  andere  Rechtsauffassung  ausspricht, 

als  der  Entscheidung  zugrunde  gelegen  hat. 
Der  letzte  Wioderaufnahmegrund  war  notwen- 

dig, um  die  Einheitlichkeit  der  Entscheidung 
bei  der  gleichzeitigen  Erledigung  von  mehreren 
Millionen  Rentenfüllen  zu  wahren.  Trotz  der 

Rechtskraft  kann  das  Versorgungsamt  zugunsten 
des  Berechtigten  jederzeit  einen  neuen  Bescheid 
erteilen.  Als  Rechtsmittel  sind  vorgesehen  gegen 
die  Bescheide  der  Verwaltungsbehörden  der 

Versorgung  die  Berufung  an  die  Versorgungs- 
gerichte und  gegen  Urteile  der  Versorgungs- 

gerichtc  der  Rekurs  an  das  Reichsversorgungs- 
gericht. Die  Rechtsmittelfrist  ist  ein  Monat. 

Die  Berufung  ist  ausgeschlossen,  soweit  dem 
einzelnen  kein  Anspruch  zusteht,  also  bei  den 

sog.  „Kann"-Leistungen.  Der  Rekurs  ist  aus- 
geschlossen für  die  Renten  der  Leichtbeschä- 

digten, ferner  soweit  es  sich  um  Heilbehandlung, 
Hausgeld  oder  Sterbegeld  handelt,  es  sei  denn, 
daß  der  ursächliche  Zusammenhang  des  Todes 
mit  einer  Dienstbeschädigung  streitig  ist.  Vor 
den  Spruchbehörden  wird  mündlich  verhandelt. 
Die  Entscheidung  fällt  auf  Grund  freier  Beweis- 

würdigung, doch  ist  eine  reformatio  in  peius 
nicht  zugelassen;  es  darf  also  im  Falle  der  Be- 

rufung oder  des  Rekurses  der  vorher  festgestellte 
rechtskräftige  Teil  einer  früheren  Entscheidung 
nicht  zu  Ungunsten  des  Klägers  abgeändert 
werden.  Das  Verfahren  in  Versorgungssachen 
ist  gebührenfrei. 

V.  Soziale  Fürsorge. 

1.  Begriffsbestimmung.  Eine  besondere 
Stellung  im  Rahmen  der  Versorgung  der 
Kriegsbeschädigten  und  Kriegshinterbliebenen 
nimmt  die  soziale  Fürsorge  ein.  Sie  ist 
dem  Arbeitsgebiet  der  Versorgungsbehörden 
entrückt,  wird  von  den  Hauptiürsorgcstellen 
und  Fürsorgestcllen  der  Kricgsbeschädigten- 
und  Kriegshinterbliebenenfiirsorge  durchge- 

führt und  ist  im  Gegensatz  zur  sonstigen 

Versorgung  nicht  an  enge  Gesetzesvor- 
scliriften  gebunden.  Sie  ist  während  des 
Krieges  entstanden  aus  dem  Bestreben, 

die  Kriegsbeschädigten  wieder  ins  Wirt- 
schaftsleben zurückzuführen  und  hat  ihre 

gesetzliche  Grundlage  nach  Kriegsende  in 
der  V.  der  Reichsregierung  v.  8./II. 
1919  (RGBl.  S.  187)  gefunden.  Dus 

Reichsversorgungsgesetz  enthält  im  wesent- 
lichen nur  die  Begriffsbestimmung  und  einen 

Hinweis  auf  die  bestehenden  Einrichtungen. 
Der  Ausgangspunkt  der  sozialen  Fürsorge 
wird  im  Reichsversorgungsgesetz  dadurch 
besonders  unterstrichen,  daß  auf  unent- 

geltliche berufliche  Ausbildung  zur  Wieder- 
gewinnung oder  Erhöhung  der  Erwerbs- 

fähigkeit  ein  Anspruch  eingeräumt  wird. 
I in  übrigen  spricht  das  Gesetz  die  Ver- 

pflichtung der  Fürsorgestellen  aus,  „den 
Beschädigten  oder  Hinterbliebenen  bei  der 
Wahl  eines  geeigneten  Berufs  und  bei  der 
Berufsausbildung,  bei  der  Unterbringung  im 
Erwerbsleben  beizustehen  und  behilflich 

zu  sein,  die  Folgen  einer  erlittenen  Dienst- 
beschädigung oder  den  Verlust  des  Er- 

nährers nach  Möglichkeit  zu  überwinden 

oder  zu  mildern".  Die  Einzelheiten  der  Durch- 
führung dieser  Fürsorge  sind  in  den  Richt- 

linien, die  der  Reichsausschuß  der  Kriegs- 
beschädigten- und  Kriegshinterbliebenen- 

fürsorge am  5./XII.  1919  mit  Zustimmung 
des  damaligen  Reichsarbeitsamts  erlassen 

hat,  den  sog.  „Zuständigkeitsgrundsätzeu" 
festgelegt.  Es  ist  hier  absichtlich  die  ge- 

setzliche Bindung  vermieden,  um  die  soziale 

Fürsorge  den  jeweils  bestehenden  Bedürf- 
nissen möglichst  leicht  und  zweckent- 

sprechend anpassen  zu  können.  Die  Für- 
sorge soll  im  Gegensatz  zu  der  schematischen 

Regelung,  auf  der  die  Rentenversorgung 
aufgebaut  ist,  in  weitestgehendem  Maße 
die  besonderen  Umstände  jedes  Einzelfalls 
berücksichtigen.  Sie  hat  das  Ziel,  den 
Kriegsbeschädigten,  wenn  irgend  möglich,  dem 
Erwerbsleben  zuzuführen  und  dort  so  unter- 

zubringen, daß  sich  seine  Beschädigung  mög- 
lichst wenig  bemerkbar  macht.  Sie  will 

dem  dauernd  Hilflosen  Pflege,  Wartung 
und  Unterkunft  vermitteln,  sie  will  bei 
den  Hinterbliebenen  vor  allem  Selbsthilfe 
und  Selbständigkeit  fördern.  Die  Wege, 
die  zu  diesem  Ziel  führen,  sind  nach  den 
Erfordernissen  des  Einzelfalles  zu  wählen; 
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soweit  andere  Einrichtungen  dazu  bestimmt 

sind,  die  gewünschten  Hilfsmaßnahmen  zu 

treffen,  übernimmt  die  Fürsorge  die  Ver- 
mittlung. Sie  tritt  also  in  jeder  Hinsicht 

ergänzend  zur  Rentenversorgung  hinzu,  sucht 

aber  soweit  als  irgend  möglich  die  Ge- 
währung fortlaufender  Geldunterstützungen 

zu  vermeiden.  Aus  den  mannigfachen  Unter- 

stützungsmöglichkeiten,  die  in  den  Zu- 
ständigkeitsgrundsätzen eingehend  behandelt 

werden,  seien  nur  kurz  hervorgehoben  die 
Berufsberatung  und  die  Berufsausbildung, 
die  Arbeitsbeschaffung,  die  Mitwirkung 
bei  An«iedlung  und  Selbständigmachung, 
sowie  die  Erholungsfürsorge,  die  über  den 
Rahmen  der  im  Reichsversorgungsgesetz 

vorgesehenen  Heilbehandlung  hinausgeht. 

Eine  besondere  Rolle  spielt  die  Fa- 
milienfürsorge.  Es  war  gerade  die  Kriegs- 

beschädigtenfürsorge, die  von  Anfang  an 
mit  besonderem  Nachdruck  darauf  hinge- 

wiesen hat,  daß  der  Notstand  der  Be- 
schädigten nur  behoben  werden  kann,  wenn 

die  Familie  als  ganzes  zum  Gegenstand  der 

Fürsorge  wird.  Auf  dem  Gebiet  der  Hinter- 
bliebenenfürsorge liegen  vor  allem  die  Maß- 

nahmen, den  Gesundheitszustand  und  die 
Arbeitsfähigkeit  der  Hinterbliebenen  zu 
lieben,  die  hier  von  besonderer  Bedeutung 

sind,  weil  den  Hinterbliebenen  ein  gesetz- 
licher Anspruch  auf  Heilbehandlung  nicht 

zustellt.  Auch  hier  spielt  Berufsberatung 
und  Berufsausbildung  eine  wesentliche  Rolle, 
insbesondere  bei  den  Kriegerwitwen,  die 
nach  dem  Tode  ihres  Mannes  erstmals  ins 
Erwerbsleben  überführt  werden  müssen. 

Die  Erfüllung  der  mütterlichen  Pflichten 
darf  durch  die  Uebertragung  von  Erwerbs- 

arbeiten an  Witwen  nicht  gefährdet  werden. 
Ueber  diesen  eigentlichen  Aufgabenkreis 
der  Fürsorge  hinaus  kommt  die  Beratung 
in  Rechtsfragen  (Geltendmachung  von  An- 

sprüchen auf  Rente,  Sozialversicherung)  so- 
wie Erleichterung  der  Beschaffung  von  Klei- 

dung und  Arbeitsgerät  in  Betracht,  ferner 
die  Förderung  allgemeiner  Einrichtungen, 
die  Kriegsbeschädigten  und  Kriegshinter- 

bliebenen zugute  kommen. 

2.  Organisation.  Die  oben  erwähnte  V. 
du  Reichsregierung  v.  8./II.  1919  legt  den 
Ländern  die  Verpflichtung  auf,  für  ihr  Ge- 
biel  eine  oder  mehrere  amtliche  Hauptfür- 

teilen der  Kriegsbeschädigten- und  Kriegs- 
binterbliebenenfürsorge  einzurichten.  Mehrere 
Lindei  können  eine  gemeinsame  Hauptfür- 
nrsestelle  einrichten.  Diesen  Hauptfürsorge- 
-t'll'n  sind  für  den  örtlichen  Vollzug  Fürsorge- 

rteljen nachgeordnet,  die  in  der  Regel  im  An- 
ichlnfi  an  die  unteren  Verwaltungsbehörden 
dngerichtel  sind.  Sowohl  der  Hauptfürsorge- 
iteOe  wie  den  Fürsorgestellen  steht  ein  Beirat 
■iur  Seite,  der  sich  zusammensetzt  aus  Vertretern 
d>r  Kriegsbeschädigten  und  Kriegshinterbliebe- 

nen,  dm   Arbeitgeber   und   Arbeitnehmer   und 

aus  Persönlichkeiten,  die  auf  dem  Gebiet  der 
sozialen  Fürsorge  Erfahrung  besitzen.  Die 
Verordnung  bot  die  Möglichkeit,  die  Einrich- 

tungen, die  während  des  Krieges  ohne  gesetz- 
lichen Zwang  aus  dem  Bedürfnis  der  Zeit  heraus 

allerorts  entstanden  waren,  möglichst  zu  er- 
halten und  sie  nur  soweit  als  dringend  not- 

wendig, nach  einheitlichen  Gesichtspunkten  aus- 
zubauen. 

Dem  Reichsarbeitsministerium  ist  für  die 

Zwecke  der  sozialen  Fürsorge  ein  „Reichs- 
ausschuß der  Kriegsbeschädigten-  und  Kriegs- 

hinterbliebenenfürsorge" beigegeben.  In  ihm 
sind  sämtliche  Hauptfürsorgcstellen  und  die 
größeren  Verbände  der  Kriegsbeschädigten  und 
Kriegshinterbliebenen,  deren  Wirksamkeit  sich 
über  das  Reich  erstreckt,  sowie  die  Ludendorff- 
Spende  und  die  Nationalstiftung  für  die  Hinter- 

bliebenen der  im  Kriege  Gefallenen  vertreten. 
Der  Reichsausschuß  hat  die  Aufgabe,  Grund- 

sätze für  die  Durchführung  der  Kriegsbeschä- 
digten- und  Kriegshinterbliehenenfürsorge  auf- 

zustellen, die  unter  gewissen  Voraussetzungen 
bindende  Kraft  haben  können;  auf  diesem  Wege 
sind  die  oben  erwähnten  Zuständigkeitsgrund- 

sätze ergangen.  Der  Reichsausschuß  erstattet 
ferner  dem  Ministerium  Gutachten,  entscheidet 
als  Schiedsrichter  bei  Zuständigkeitsstreitig- 

keiten zwischen  den  Hauptfürsorgestellen  und 
verwaltet  die  ihm  für  die  Fürsorge  zur  Verfügung 

gestellten  Mittel. 
Die  Kosten  der  sozialen  Fürsorge  werden 

im  wesentlichen  vom  Reich,  zum  kleinen  Teil 
von  den  Ländern  und  Selbstverwaltungskörpern 
getragen.  Die  Verteilung  dieser  Kostenlast 
ist  im  Gesetz  über  die  Kosten  der  Kriegs- 

beschädigten- und  Kriegshinterbliebencnfürsorge 
v.  8./V.  1920  (RGBl.  S.  10GG)  und  durch  die 
hierzu  vom  Reichsarbeitsminister  erlassene  Aus- 
führungsV.  v.  9./VIII.  1920  geregelt.  Von 
den  gesamten  Kosten  der  Fürsorge  trägt 
in  der  Regel  das  Reich  */6,  den  Rest  trägt  das 
Land  und  sein  Selbstverwaltungskörper  je  zur 
Hälfte;  doch  kann  die  Landesregierung  auch 
den  auf  das  Land  entfallenden  Anteil  ganz  oder 
teilweise  den  Selbstverwaltungskörpern  auf- 

bürden. Maßgebend  für  den  Gesamtumfang 
der  Ausgaben  sind  die  im  Reichshaushaltsplan 
für  Zwecke  der  Kriegsbeschädigten-  und  Knegs- 
hinterbliebenenfürsorge  zur  Verfügung  gestellten 
Mittel.  Von  diesem  Gesamtbetrag  wird  ein 
Fünftel  vom  Reichsarbeitsministerium  als  Aus- 

gleichsfonds für  die  Unterstützung  von  besonders 
belasteten  Fürsorgebezirken  sowie  für  die  Kosten 
des  Reichsausschusses  und  zur  Förderung  reichs- 

wichtiger, der  Kriegsbeschädigten-  und  Kriegs- 
hinterbliebenenfürsorge dienender  Einrichtungen 

verwendet.  Die  übrigen  vier  Fünftel  werden 
nach  einem  bestimmten  Schlüssel,  der  im 
wesentlichen  von  der  Einwohnerzahl  ausgeht, 
aber  auch  die  Einteilung  der  Orte  im  Ortsklassen- 

verzeichnis berücksichtigt,  an  die  Hauptfürsorge- 
stellen verteilt.  Die  Ausführungsverordnung 

zum  Kostengesetz  sieht  auch  Maßnahmen 
vor,  die  dahin  wirken  sollen,  daß  der  Ver- 

waltungsaufwand der  Fürsorgestellen  in  ange- 
messenem Verhältnis  zu  den  materiellen  Auf- 

wendungen der  Fürsorge  bleibt. 

3.  Beschäftigung  Schwerbeschädigter. 
Einen  wichtigen  Ausschnitt  aus  dem  Gebiet 
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der  sozialen  Fürsorge  bilden  die  Maßnahmen 
zur  Beschäftigung  Schwerbeschädigter,  mit 
denen  Deutschland  bahnbrechend  vorge- 

gangen ist.  Nachdem  schon  durch  eine 
Demobilmachungsverordnung  v.  9./I-  1919 
gegenüber  dem  Arbeitgeber  der  Zwang 
ausgesprochen  worden  war,  in  gewissem 
Umfang  Schwerbeschädigte  zu  beschäftigen, 
ist  diese  Frage  durch  das  Gesetz  über  die 
Beschäftigung  Schwerbeschädigter  v.  6./IV. 
1920,  das  durch  die  Novelle  v.  23./XI1. 
1922  mehrfache  Aenderungen  erfahren  hat, 
grundsätzlich  geregelt  worden.  Wenn  auch 
im  allgemeinen  die  in  Deutschland  bisher 

herrschende  günstige  Lage  des  Arbeits- 
marktes die  Unterbringung  Erwerbsbe- 

schränkter im  Erwerbsleben  wesentlich  er- 
leichtert hat,  so  ist  es  doch  nicht  zuletzt 

gerade  diesem  Gesetz  zu  danken,  wenn  nach 
Feststellungen,  die  im  Herbst  1922  getroffen 
worden  sind,  in  Deutschland  von  insgesamt 
250000  Schwerkriegsbeschädigten  und 
100000  Schwerunfallbeschädigten  nur  etwa 
17000  außer  Arbeit  standen.  Von  diesem 

Rest  von  17000  war  überdies  schätzungsweise 
die  Hälfte  wegen  der  Schwere  der  Be- 

schädigung überhaupt  nicht  in  der  Lage, 
irgendwelcher  Arbeit  dauernd  nachzugehen. 
Schwerbeschädigl  ist,  wer  infolge  einer 
Dienstbeschädigung  oder  durch  Unfall  um 
wenigstens  50  v.  H.  in  seiner  Erwerbs- 
fähigkeit  gemindert  ist  und  eine  entsprechende 
Rente  bezieht.  Die  Streitfrage,  ob  der 
Zwang  in  der  Form  ausgesprochen  werden 
soll,  daß  jeder  Arbeitgeber  einen  bestimmten 
Bruchteil  seiner  Arbeitsplätze  mit  einem 
Schwerbeschädigten  zu  besetzen  hat  oder 
ob  Arbeitsplätze  bestimmter  Art,  die  sich 
für  Schwerbeschädigte  vorzugsweise  eignen, 
diesen  freigehalten  werden  müssen,  wurde 
im  Laufe  der  Entwicklung  im  allgemeinen 
zugunsten  der  ersten  Möglichkeit  entschieden. 
Allerdings  sieht  auch  die  Novelle  v. 
23./XII.  1922  noch  die  Möglichkeit  vor, 
daß  die  Hauptfürsorgestellen  nach  An- 

hörung des  Arbeitgebers  und  der  Vertretung 
seiner  Arbeitnehmer  auch  anordnen  kann, 
daß  ein  privater  Arbeitgeber  seine  Ver- 

pflichtung durch  die  Freihaltung  bestimmter 
Arbeitsplätze  zu  erfüllen  hat.  In  der  Praxis 
spielt  diese  Möglichkeit  eine  verhältnismäßig 
geringe  Rolle;  einerseits  macht  die  Fest- 

stellung, welche  Arbeitsplätze  an  sich  für 
Schwerbeschädigte  besonders  geeignet  sind, 
bei  der  Mannigfaltigkeit  der  Beschädigungen 
große  Schwierigkeiten,  andererseits  aber 
würden  gerade  diese  Stellen  vielfach  dann 
als  sog.  Invalidenposten  zu  den  schlechtest 
entlohnten  gehören. 

Auf  Grund  der  der  Reichsregierung  erteilten 
Ermächtigung  ist  bestimmt  worden,  daß  jeder 
Arbeitgeber,  auch  die  öffentlichen  Betriebe, 
2  v.  H.  der  Arbeitsplätze  mit  Schwerbeschädigten 
zu   besetzen   hat.      Ausnahmen   sind   zulässig, 

können  aber  an  Bedingungen  geknüpft  werden. 
Die  Novelle  v.  23./XII.  1922  hat  insofern  auch 
eine    wesentliche    Weiterentwicklung    des    Ge- 

setzes  gebracht,   als   es   in   stärkerem    Umfang 
als  dies  bisher  der  Fall  war,  die  Notlage  Erwerbs- 

beschränkter, die  nicht  in  die  Gruppe  der  Kriegs- 
beschädigten    oder     Unfallverletzten     gehören, 

berücksichtigt.    So  muß  z.  B.  der  Schutz  dieses 
Gesetzes  jedem  Blinden  zuteil  werden,  wenn  er 
sonst  keinen  geeigneten  Arbeitsplatz  zu  finden 
vermag    und    dadurch    die    Unterbringung    der 
Schworbeschädigten  nicht  gefährdet  wird.     Die 
Hauptfürsorgestellen     können     auch     sonstigen 
Schwererwerbsbeschränkten,  sowie  Kriegs-  und 
Unfallbeschädigten,  deren  Erwerbsfähigkeit  min- 

destens   um    30    v.    H.,   aber    um    weniger  als 
50  v.  H.  gemindert    ist,   gleichfalls   die   Rechte 
von  Schwerbeschädigten  einräumen   und  diesen 
im     Gegensatz    zum     bisher    geltenden    Recht 
völlig  gleichstellen.      Der  Arbeitgeber  ist    ver- 

pflichtet,   den    Hauptfürsorgestellen    Auskünfte 
zu   erteilen,   die   sie   im    Interesse   der   Schwer- 

beschädigten benötigen.     Er  muß  ihnen  in  ge- 
wissem    Umfang    Einblick    in    seinen    Betrieb 

gestatten.     Er  muß  ferner  unter  gewissen  Vor- 
aussetzungen    Arbeitsräume,     Betriebsvorrich- 

tungen,   Maschinen    usw.    so    einrichten,    daß 
möglichst  viele  Beschädigte  Beschäftigung  finden 
können.    Im  übrigen  sieht  das  Gesetz  für  große 
Betriebe    einen    Vertrauensmann    der    Beschä- 

digten vor.     Besondere  Bedeutung  kommt  den 
im  Gesetz  geregelten  Kündigungsbeschränkungen 
zu.   Die  Kündigung  ist  an  eine  vierwöchige  Frist 
gebunden,    soweit    nicht    die    Voraussetzungen 
für  fristlose  Kündigung  gegeben  sind.    Sie  bedarf 
der  Zustimmung  der  Haupt  fürsorgestelle.    Diese 
Zustimmung  darf  nicht  versagt  werden,    wenn 
die  Kündigung  wegen  Auflösung  oder  wesent- 

licher  Einschränkung  des  Betriebs  erfolgt;   sie 
soll  nicht  versagt  werden,  wenn  der  Arbeitgeber 
an    Stelle   des   entlassenen    Schwerbeschädigten 
einen  anderen  einstellt.      Die   Zustimmung  ist 
nicht   erforderlich,    wenn   der   Arbeitgeber   den 
Schwerbeschädigten  ausdrücklich  nur  zu  vorüber- 

gehender Aushilfe  oder  versuchsweise  eingestellt 
hatte,   und   das   Arbeitsverhältnis   nicht  länger 
als  3  Monate  bestanden  hat.  Verstößt  ein  privater 
Arbeitgeber  vorsätzlich  oder  grobfahrlässig  gegen 
die  ihm  obliegenden  Verpflichtungen,  so  kann 
er    mit   einer    Geldbuße    belegt   werden.      Der 
Vollzug  des  Gesetzes  liegt  im  wesentlichen  bei 
den    Hauptfürsorgestellen.       Gegen    eine    Ent- 

scheidung kann  Beschwerde  bei  dem    Schwcr- 
beschädigtenausschuß  erhoben  werden.     Dieser 
besteht  aus  dem  Leiter  der  Hauptfürsorgestelle 
oder    seinem    Vertreter    als    Vorsitzenden,    und 

8    Mitgliedern,    nämlich    zwei    Schwerkriegsbe- 
schädigten Arbeitnehmern,  einem  Unfallbeschä- 

digten oder  anderen  Erwerbsbeschränkten,  zwei 
Arbeitgebern   und  je  einem  Vertreter  der  Ge- 

werbe- oder  Bergaufsicht,   der  Berufsgenossen- 
schaften und  der  öffentlichen  Arbeitsnachweise 

des  Bezirks.     Für  die  Entscheidung  grundsätz- 
licher Fragen  ist  bei  der  Reichsarbeitsverwaltung 

ein     Schwerbcschädigtenausschuß     eingerichtet. 
Dieser    besteht    aus    einem    Vorsitzenden    und 
zehn    Mitgliedern,    nämlich    zwei    Schwerkriegs- 

beschädigten Arbeitnehmern,  zwei  Arbeitgebern, 
zwei  Vertretern  der  Hauptfürsorgestellen,  einem 
Vertreter    der    Berufsgenossenschaften,    einem 
Schwerunfallbeschädigten  oder   sonst   Erwerbs- 
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beschränkten  und  zwei  Personen  mit  der  Be- 
fähigung zum  Riehtcramt  oder  höheren  Ver- 

walrunödienst.  Dieser  Ausschuß  kann  in  grund- 
sätzlichen Fragen  von  dem  Schwerbeschädigten- 
ausschuß der  Hauptfürsorgestelle  angerufen 

werden.  Er  muß  angerufen  werden,  wenn  der 
Vorsitzende  oder  wenigstens  drei  Mitglieder  es 

verlangen.    Seine  Entscheidung  ist  bindend. 

VI.  Ausländische  Versorgungs- 
gesetzgebung. 

Fast  alle  am  Weltkriege  beteiligten  Länder 

haben  nach  Friedensschluß  ihre  Versorgungs- 
gesetzgebung  neu   geregelt.      Dabei   haben 

außer  Deutschland  auch  Oesterreich  (dieses 

schon     vor     Deutschland),     die     Tschecho- 
slowakei   und  Polen  die  Versorgung  in  der 

Hauptsache    auf    den    Zivilberuf    des    Ver- 
sorgungsberechtigten  abgestellt  und  die  Be- 

messung der  Rente  nach  dem  militärischen 
Dienstgrad  aufgegeben.     In  Oesterreich  gilt 
das  G.  v.  25./IV.   1919   mit  mehreren   No- 

vellen, deren  letzte  größere  das  BundesG. 
v.  7./VII.  1922  ist;  in  der  Tschechoslowakei 
das  G.  v.  20./II.  1920  in  der  Fassung  des 
G.   v.  25./I    1922  und  die   Durchführungs- 

verordnung   der    Regierung    der    Tschecho- 
slowakischen Republik  vom  7./XI1.  1922;  in 

Polen  das  G.  v.  18./II1.  1921.    Im  Gegensatz 
hierzu    trägt    das    französische    Militärpen- 
sionsG.  v.  31./III.   1919   rein   militärischen 
Charakter,    während    die    englische   Gesetz- 

gebung (Königl.  V.  v.  6./XII.  1919  für  das 
Landheer    und    v.    ll./VI.    1920    für    die 
Marine)  wahlweise  die  Versorgung  nach  dem 
militärischen    Dienstgrad    oder    nach    dem 
früheren  Arbeitseinkommen  vorsieht.     Die 
Versorgung    nach    dem    Arbeitseinkommen 
soll   allerdings   in   der   Praxis   in   England 
stark    in    den    Hintergrund    getreten    sein. 
Sie   konnte   nur   innerhalb   kurzer   Fristen 
beantragt    werden;    auch  ist    der  Maßstab, 
nach    dem    das    Vorkriegseinkommen    dem 
Gegenwartswert  angepaßt  ist,  so  bemessen, 
daß  sich  nur  wenige  Versorgungsberechtigte 
für    die    Versorgung    nach    ihrem    früheren 
Arbeitseinkommen  entschieden  haben.     Im 
allgemeinen  bemißt  auch  die  außerdeutsche 
Vt-rsurgungsgesctzgebung    die    Renten    der 
Mannschaften    nach    der    Minderung    der 
Erwerbsfähigkeit.  Während  aber  in  Deutsch- 

land   nur   allgemeine    Richtlinien   bestehen, 
in  welchcmUmfange  dieGesundheitsstörungen 
eine    Minderung    der    Erwerbsfähigkeit    be- 

dingen, im  übrigen  aber  in  weitestem  Umfang 
die    Verhältnisse    des    Einzelfalles    (Kennt- 

B,    Fertigkeiten    und    Möglichkeit    des 
Berufswechsels)    berücksichtigt   werden,   ist 
in    anderen    Ländern    vielfach    eine    Ein- 

groppierung  der  verschiedenen  Gesundheits- 
Khadigungen  nach  äußeren  (medizinischen) 
Merkmalen    vorgenommen;   das   gilt   insbe- 

sondere für  die  französische  Gesetzgebung, 

die  eine  bis  ins  kleinste  gehende  „Knochen- 
taxe" kennt;  beim  Zusammentreffen  meh- 
rerer Beschädigungen  wird  hier  die  Ge- 

samtminderung nach  mathematischen  Ge- 
sichtspunkten berechnet.  Die  Gesetze  aller 

oben  genannten  Staaten  kennen  eine  Be- 
rücksichtigung des  Familienstandes  in  der 

Form  von  Kinderzulagen.  Ruhensbestim- 
mungen,  also  eine  Kürzung  der  Rente  bei 
sonstigem  Einkommen  eines  Beschädigten 
sind  im  österreichischen  und  tschecho- 

slowakischen Gesetz  vorgesehen,  im  öster- 
reichischen Gesetz  aber  stark  abgebaut 

worden.  Auch  das  polnische  Gesetz,  das 
in  weiten  Abschnitten  nahezu  einer  Ueber- 
setzung  des  deutschen  gleichkommt,  be- 

schränkt die  Ruhensvorschriften  auf  die 

Beschäftigung  im  öffentlichen  Dienst.  Be- 
merkenswert ist,  daß  in  Elsaß-Lothringen 

von  Frankreich  das  deutsche  Reichsver- 
sorgungsgesetz mit  einigen  unwesentlichen 

Abänderungen  eingeführt  worden  ist.  Gesetz- 
liche Zwangsmaßnahmen  zur  Unterbringung 

Schwerbeschädigter  sind  nur  aus  Oesterreich 
und  Italien  bekannt.  In  den  übrigen  Ländern 
waren  sie  zwar  vielfach  der  Gegenstand 
eingehender  Erörterung,  haben  aber  bisher 
noch  nicht  zu  gesetzlicher  Festlegung  ge- 
führt. 

Literatur:  Entscheidungen  des  Reichsversorgungs- 
gerichts Bd.  I  u.  II.  —  Fülling,  Die  Pflicht  zur 

Beschäftigung  Schwerbeschädigter.  —  Gerth-,  Das 
Reichsversorgungsges.  —  Kaufmann- Fuistlng, 
Das  Gesetz  über  das  Verfahren  in  Versorgungs- 

sachen. —  Kerscfiensteiner,  a)  Reichsversor- 
gungsgesetz, Textausgabe  mit  Erläuterungen, 

b)  Zur  Neuregelung  der  Militärversorgungs- 
gesetze in:  Die  Kriegsbeschädigten-  und  Kriegcr- 

hinterbliebenenfürsorge,  4-  Jahrg.,  S.  57.  c)  Der 
Fürsorgegedanke  im  Reichsversorgungsgesetz  in: 

Die  Kriegsbeschädigten-  und  Kriegerhinter- 
bliebenenfürsorge, 5.  Jahrg.,  S.  121.  —  Leit- 

sätze für  die  Versorgungsheilbehandlung,  her- 
ausgeg.  vom  Reichsarbeitsministerium  —  v.  Ols- 
hausen,  Dom,  Versorgungsansprüche  der 
Kriegsbeschädigten  und  Kriegshinterbliebenen  vor 
den  Spruchbehörden  (im  wesentlichen  altes  Recht). 
—  v.  Olshausen,  Schulte- Holthausen,  Das 
Verfahren  in  Versorgungssachen.  —  O.  Weigert, 
Das  Gesetz  über  die  Beschäftigung  ScJiwer- 
beschädigter.  —  O.  Weigei%  Richter,  Die 
Versorgung  und  die  soziale  Fürsorge  für  Kriegs- 

beschädigte und  Kriegshinterbliebene. 
A.  KerscliensteUter. 

Kriegsfinanzen 
s.  Finanzen, 

Abschnitt:  Finanzen  im  Weltkriege. 
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Kriegsgewinnsteuer. 
1.  Wesen  und  Zweck  der  Kriegsgewinnsteuer. 

2.  Gegenstand  der  Besteuerung  (Steuerobjekt). 
3.  Umfang    der    Steuerpflicht   (Steuersubjekt). 
4.  Der  Steuertarif,  a)  Der  Proportionaltarif, 
b)  Der  Progressionstarif,  u)  Der  Stufentarif. 
p)  Das  Durchstaffelungsverfahren.  5.  Gesetz- 

gebung, a)  Deutschland,  b)  0 esterreich,  c)  Eng- 
land, d)  Vit.  Staaten  von  Amerika,  e)  Die 

Schweiz,  f)  Frankreich,  g)  Italien,  h)  Nieder- 
lande, i)  Skandinavische  Staaten  (Däne- 

mark, Schweden  und  Norwegen),  k)  Rußland. 
1)  Belgien.  6.  Bourteilung  der  Kriegsgewinn- 
steuer. 

1.  Wesen  und  Zweck  der  Kriegsgewinn- 
steuer. Die  Kriegsgewinnsteuer  ist  eine 

Neuschöpfung,  die  der  Finunznot  ihre  Ent- 
stehung verdankt,  wie  sie  für  eine  ganze 

Heine  von  Staaten  durch  den  Verlauf  des 

Weltkrieges  geschaffen  worden  ist.  Die  Auf- 
bringung des  riesenhaften,  alle  bisherigen 

zahlenmäßigen  Vorstellungen  in  den  Schatten 
stellenden  (Tinanzbedarfs  hat  den  Finanz- 

haushalt und  das  Steuersystem  der  meisten 
am  Krieg  beteiligten  Nationen  in  tiefgehender 
Wim  e  umgestaltet.  Die  Finanzierung  des 
Weltkrieges  geschah  zum  überwiegenden  Teil 
auf  dem  Weg  der  öffentlichen  Anleihen, 
zum  geringeren  Teil  durch  besondere  Steuern. 
Zunächst  hat  man  den  erforderlichen  Mehr- 

bedarf aufzubringen  versucht  durch  einen 
Ausbau  der  bestehenden  Steuern  im  Sinne 

einer  erheblichen  Steigerung  ihrer  Erträg- 
nisse, soweit  dies  aber  nicht  möglich  war 

oder  untunlich  erschien,  ist  man  zur  Aus- 
bildung neuer  Steuerformen  während  der 

Kriegsjahre  übergegangen. 
Die  aus  Anlaß  des  Krieges  erfolgten 

Steuererhöhungen  wie  die  neugeschaffenen 
Steuerformen  bezeichnet  man  als  „Kriegs- 

steuern", worunter  man  also  die  Gesamtheit aller  steuerlichen  Maßnahmen  verstehen 

kann,  die  für  die  Aufbringung  des  finanziellen 
Kriegsbedarfs  in  Frage  kommen.  Von  den 
neugeschaffenen  Steuerformen  ist  weitaus 

die  wichtigste  die  „Kriegsgewinnsteuer",  die 
den  Zweck  verfolgt,  einen  erheblichen  Teil 
der  im  Verlauf  der  Kriegswirtschaft  den 
Einzelwirtschaften  zufließenden  Konjunk- 

turgewinne zugunsten  des  Staates  einzu- 
ziehen. Die  Öffentlichkeit  hatte  sich  schon 

bald  nach  Ausbruch  des  Krieges  in  steigendem 
Maße  mit  der  Tatsache  beschäftigt,  daß  zur 
gleichen  Zeit,  wo  Millionen  von  Volksge- 

nossen vor  dem  Feinde  standen,  einem 
großen  Teil  der  Unternehmer,  Händler  und 
Vermittler  in  der  Heimat  Gewinne  zuflössen, 
die  oft  in  keinerlei  Verhältnis  zu  ihrer 
Leistung  standen.  Die  Forderung  einer 
Sondersteuer  auf  diese  den  Einzelwirtschaften 
zufließenden  Konjunkturgewinne  war  in 
allen  Staaten  —  nicht  nur  in  den  am  Krieg 
beteiligten  Nationen,  sondern  auch  bei  den 

Neutralen  —  verbreitet  und  hat  eine  große 
Volkstümlichkeit  erlangt.  Es  ist  sehr  be- 

merkenswert, daß  der  Plan  einer  Sonder^ 
besteuerung  der  Kriegsgewinne  zuerst  in  den 
neutral  gebliebenen  skandinavischen  Staaten 
verwirklicht  worden  ist,  die  für  sich  das 
Verdienst  in  Anspruch  nehmen  können, 
daß  sie  im  Mai  bis  August  des  Jahres  1915 
zurrst  die  praktischen  Formen  gefunden 
haben,  die  eine  wirksame  Besteuerung  dieser 
Konjunkturgewinne  ermöglichen.  Noch  im 
gleichen  Jahre  folgten  Italien  und  England, 
i.  J.  1916  Oesterreich,  Rußland,  Deutsch- 

land, die  Niederlande,  Frankreich,  die 
Schweiz,  die  Vereinigten  Staaten  von  Ame- 

rika und  am  spätesten  Belgien,  das  erst  i.  J. 
1919,  nach  Beendigung  des  Krieges  dazu 
übergehen  konnte,  die  Kriegsgewinne  steuer- 

lich heranzuziehen.  Da  die  Kriegsgewinn- 
steuer sich  sehr  eng  an  die  Grundsätze  an- 

schließt, nach  denen  eine  Besteuerung  des 
Vermögens  und  namentlich  des  Einkommens 
stattfindet,  diese  Grundsätze  jedoch  in  den 
einzelnen  Staaten  in  sehr  verschieden- 

artiger Weise  zur  Ausbildung  gelangt  sind,  ist 
die  Gestaltung  dieser  neuen  Steuerform  hin- 

sichtlich des  Gegenstandes  der  Besteuerung, 
des  Umfangs  der  Steuerpflicht,  des  Steuer- 

tarifs usw.  außerordentlich  verschieden. 

2.  Gegenstand  der  Besteuerung  (Steuer- 
objekt). Als  Gegenstand  der  Besteuerung 

ist  der  Kriegsgewinn  anzusehen,  d.  h.  der 
Konjunkturgewinn,  der  in  irgendeinen  ur- 

sächlichen Zusammenhang  mit  dem  Kriege 
und  den  durch  ihn  veränderten  Wirtschafts- 

verhältnissen gebracht  werden  kann.  Dieser 
Zusammenhang  braucht  nicht  notwendig  ein 
direkter,  unmittelbarer  zu  sein,  er  kann  auch 
indirekt,  d.  h.  durch  die  veränderte  Struktur 
des  gesamten  Wirtschaftslebens  während  der 
Kriegsjahre  in  Erscheinung  treten.  Hier 
beginnen  aber  schon  die  großen  begrifflichen 
und  technischen  Schwierigkeiten,  mit  denen 
diese  Steuerform  ganz  besonders  zu  kämpfen 
hat  und  die  trotz  vielfältiger  Versuche  der 
internationalen  Steuergesetzgebung  nicht  in 
befriedigender  Weise  gelöst  werden  konnten. 

Diese  besonderen  Schwierigkeiten  be- 
ruhen darauf,  daß  es  in  vielen  Fällen  äußerst 

schwer,  ja  geradezu  unmöglich  ist,  bei  einer 
während  der  Kriegsjahre  erfolgten  Vermeh- 

rung des  Einkommens  oder  Vermögens  einen 
ursächlichen  Zusammenhang  mit  dem  Kriege 
nachzuweisen.  Aus  diesem  Grunde  ver- 

zichten auch  die  meisten  Steuergesetze  dar- 
auf, eine  Festlegung  des  Begriffs  der  Kriegs- 

gewinne zu  geben.  Eine  Ausnahme  machen 
indessen  z.  B.  Italien  und  die  Niederlande, 
und  zwar  versteht  das  italienische  Gesetz 

darunter  diejenigen  Mehrgewinne,  die  durch 
Steigerung  von  Produktion  und  Handel  wie 
durch  die  allgemeine  Preissteigerung  seit 
1914  erzielt  wurden.     Die  holländische  Ge- 
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setzgebung  dagegen  bezeichnet  als  Kriegs- 
gewinn jedes  Mehreinkommen  oder  jeden 

Mehrgewinn,  der  unmittelbar  oder  mittelbar 
eine  Folge  der  Kriegsereignisse  darstellt. 
Da  einer  solchen  begrifflichen  Festlegung  je- 

doch die  genügende  Schärfe  fehlt,  bleibt  nach 
den  italienischen  und  den  holländischen  Be- 

stimmungen im  Einzelfall  bei  jedem  Nach- 
weis, daß  ein  Zusammenhang  mit  dem  Kriege 

nicht  besteht,  der  Mehrgewinn  steuerfrei. 
Der  eigentliche,  echte  Kriegsgewinn  setzt 

also  einen  ursächlichen  Zusammenhang  mit 
dem  Kriege  bzw.  der  Kriegswirtschaft  voraus, 
gleichgültig  ob  der  Nachweis  für  einen  sol- 

chen Zusammenhang  wirklich  erbracht  wer- 
den kann  oder  nicht.  Neben  solchen  echten 

oder  eigentlichen  Kriegsgewinnen  gibt  es 
aber  auch  zahlreiche  Fälle,  in  denen  ein 
solcher  Gewinn  nur  scheinbar  vorliegt,  wo 
also  ein  solcher  Zusammenhang  überhaupt 
fehlt  Gemeint  sind  hier  alle  diejenigen  Mehr- 

erträgnisse oder  Mehrgewinne,  die  zwar  zeit- 
lich mit  den  Kriegsjahren  zusammenfallen, 

ursächlich  aber  mit  ihnen  weder  direkt  noch 
indirekt  etwas  zu  tun  haben.  Der  Beamte 
z.  B.,  dessen  Gehalt  steigt,  weil  dieErreichung 
einer  höheren  Besoldungstufe  zufällig  in  die 
Kriegsjahre  fällt,  bezieht  zwar  ein  Mehrein- 

kommen, aber  keinen  Kriegsgewinn.  Das 
gleiche  wird  man  von  einem  Künstler  oder 
Gelehrten  sagen  können,  der  sich  mit  Erfolg 
an  einem  Preisausschreiben  beteiligt  hat, 
oder  vom  Träger  des  Nobelpreises  usw.  Aber 
auch  in  Industrie  und  Landwirtschaft  sind 
die  Fälle  sehr  zahlreich,  in  denen  während 
der  Kriegsjahre  sogar  sehr  erhebliche  Mehr- 

gewinne eintreten,  die  mit  dem  Kriege  nichts 
zu  tun  haben  und  in  genau  derselben  Weise 
auch  bei  weiterbestehendem  Friedenszustand 
eingetreten  wären.  Zu  denken  ist  hier  an  alle 
diejenigen  Betriebe,  bei  denen  die  Vorbe- 

reitung für  die  beabsichtigte  Produktion 
längere  Zeit  und  hohe  Kosten  in  Anspruch 
nimmt,  bis  überhaupt  ein  Ueberschuß  her- 
ausgewirtschaftet  werden  kann  und  bis  sich 
der  Betrieb  der  Produktionsreife  nähert.  Als 
Beispiele  seien  hier  genannt  die  Abraum- 

arbeiten bei  der  Braunkohlengewinnung  und 
im  Steinbruchbetrieb,  die  Anlage  von  Wein- 

bergen, Spargelkulturen,  die  erst  allmählich 
und  erst  nach  Jahren  Ueborschüsse  erwarten 
la  'M.  dann  aber  sehr  schnell  steigende  Er- 

'  '-fern.  Aus  ähnlichen  Gründen  haben 
ueli  die  englischen  Besitzer  übersee- 
ischer Kautschukplantagen  gegenüber  den 

Bestimmungen  der  englischen  Kriegsgewinn- 
steuer zur  Wehr  gesetzt  mit  dem  Hinweis 

darauf,  daß  den  plötzlich  ansteigenden  Er- 
mancher  Plantagen  ertraglose 

Jahre  in  früherer  Zeil  gegenüberstanden  und 
diu  die  erzielten  Mehrertragnißse  zum  größten Teil  zur  Deckung  früher  entstandener  Pro- 

duktionskosten herangezogen  werden  müssen. 

Der  Kriegsgewinn  im  oben  gekennzeich- 
neten Sinne  kann  in  zweierlei  Formen  zum 

Ausdruck  gelangen  und  steuerlich  erfaßt 
werden:  einmal  als  Vennehrung  des  Ein- 

kommens oder  als  Zuwachs  zum  Vermögen 
gegenüber  dem  Stand  vor  Ausbruch  des 
Krieges. 

Nahezu  sämtliche  Staaten,  welche  die 
Kriegsgewinnsteuer  zur  Einführung  brachten, 
haben  das  Mehreinkommen  bzw.  den  Mehr- 

gewinn gegenüber  den  Friedensjahren  als 
Bemessungsgrundlage  gewählt.  Einzig  und 
allein  das  Deutsche  Keich  hat  in  seinen  Ge- 

setzen von  1916  und  1919  die  Steuer  auf  dem 
Vermögenszuwachs  aufgebaut,  aber  nur, 
soweit  Einzelpersonen  in  Frage  kommen,  für 
Gesellschaften  ist  auch  in  Deutschland  der 
Mehrgewinn  als  Maßstab  der  Besteuerung 
anerkannt  worden.  Den  Versuch  einer 
Besteuerung  des  Vermögenszuwachses  bietet 
auch  der  englische  Gesetzentwurf  v.  13./V. 
1920.  Er  beabsichtigte,  den  Unterschied 
zwischen  dem  Vermögensbestand  v.  30./VI. 
1914  und  demjenigen  v.  30./VI.  1919  durch 
eine  Sondersteuer  heranzuziehen,  allein  er  ist 
nicht  zur  Verabschiedung  gelangt. 

Die  Wahl  des  Vermögenszuwachses  als 
steuerliche  Grundlage  hat  ihre  großen  Nach- 

teile. Bei  diesem  Verfahren  sind  ja  nur  die- 
jenigen Teile  des  Kriegsgewinnes  steuer- 

pflichtig, die  in  das  Vermögen  übergehen, 
während  alle  diejenigen  frei  bleiben,  die  nach 
Durchlaufung  des  Einkommens  aufgezehrt 
werden.  Die  Besteuerung  des  Vermögens- 
zuwachses  hat  nach  den  in  Deutschland  ge- 

machten Erfahrungen  dazu  geführt,  die  leicht 
und  mühelos  erworbenen  Kriegsgewinne 
systematisch  zu  vergeuden,  sie  in  Luxus- 

gegenständen u.  dgl.  anzulegen,  um  sie  der 
Kriegsgewinnsteuer    zu    entziehen. Aus 
diesem  Grunde  ist  auch  das  Gesetz  von  1918 
dazu  übergegangen,  auch  für  Einzelpersonen 
das  Mehreinkommen  der  Besteuerung  zu- 

grunde zu  legen.  Bei  diesem  Verfahren  wird 
der  festgestellte  Kriegsgewinn  unter  allen 
Umständen  herangezogen,  sobald  er  in  das 
Einkommen  eingetreten  ist,  ohne  Rücksicht 
auf  seine  Verwendung.  Also  auch  diejenigen 
Kriegsgewinne,  die  im  Augenblick  der  Ver- 

anlagung schon  wieder  ausgegeben  sind, 
müssen  bei  diesem  Verfahren  versteuert 
werden. 

Mit  dem  Uebergang  Deutschlands  zur 
Besteuerung  der  Mehreinkommen  auch  für 
Einzelpersonen  war  die  Kriegsgewinnsteuer 
als  Mehreinkommensteuer  in  allen  für  sie 
in  Frage  kommenden  Staaten  durchgeführt. 
Es  ist  nun  sehr  lehrreich,  zu  sehen,  in  welcher 
Weise  die  einzelnen  Staaten  versucht  haben, 
dieses  steuertechnisch  so  überaus  schwierige Problem  zu  lösen. 

Die  Feststellung  des  Mehreinkommens  ist 
verhältnismäßig  einfach,  wenn  in  dem  betr. 
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Staat  eine  allgemeine  Einkommensteuer  be- 
stellt und  wenn  man  sich  lediglich  darauf 

beschränkt,  durch  Vergleich  des  Vorkriegs- 
einkommens mit  dem  Einkommen  des  betr. 

Kriegsjahres  den  Mehrbetrag  zu  ermitteln. 
Diese  Möglichkeit  bestand  z.  B.  für  Deutsch- 

land nicht  ohne  Weiteres,  weil  eine  vom 
Reich  erhobene  allgemeine  Einkommensteuer 
nicht  vorhanden  war,  und  man  deshalb  auf 
die  Veranlagungsergebnisse  zurückgreifen 
mußte,  die  von  den  Einzelstaaten  nach 
verschiedenen  Grundsätzen  festgestellt 
wurden. 

Ein  so  einfaches  Verfahren  der  Ver- 

gleichung  zwischen  Kriegs-  und  Friedens- 
einkommen rechtfertigt  sich  jedoch  nur  für 

Einzelpersonen,  die  im  wesentlichen  ohne 
Kapital  arbeiten.  Sobald  es  sicli  um  Unter- 

nehmungen handelt,  bei  denen  in  erheblichem 
Maße  eigenes  oder  fremdes  Kapital  zur  Ver- 

wendung gelangt,  tritt  ein  Kaktor  in  die  Er- 
scheinung, der  von  der  neueren  Steuerpraxis 

namentlich  bei  der  Besteuerung  juristischer 
Personen  immer  mehr  zur  Anerkennung 
gelangt  ist:  die  Rücksicht  auf  die  Rente  des 
Kapitals,  also  die  Hohe  der  Kapitalverzin- 
Bung.  Mit  Recht  hat  die  neuere  Steuergesetz- 

gebung den  Grundsatz  ausgebildet,  daß  ein 
und  derselbe  Reingewinn  für  die  einzelnen 

('■esellschaften,  die  mit  verschieden  hohem 
Kapital  arbeiten,  eine  verschiedene  steuer- 

liche Leistungsfähigkeit  bedeutet.  Ebenso 
wie  z.  B.  die  neugeschaffene  deutsche  Körper- 

schaftsteuer bei  Gesellschaften  die  steuer- 
liche Last  abstuft  nach  der  Rentabilität,  ist 

auch  dieser  Grundsatz  bei  der  Kriegsgewinn- 
steuer in  gewissem  Umfange  verwirklicht 

worden. 

Die  Rücksicht  auf  die  Rente  des  Kapitals 
führt  zu  außerordentlich  verwickelten  Pro- 

blemen, bei  deren  Betrachtung  zunächst  die 
drei  Begriffe  auseinander  zu  halten  sind: 
1.  der  Friedensgewinn,  2.  der  Geschäfts- 

gewinn in  dem  betr.  Kriegsjahre  (Kriegs- 
geschäftsgewinn) und  3.  der  Kriegs- 

gewinn, der  sich  als  Unterschied  zwischen 
dem  Kriegsgeschäftsgewinn  und  dem  Frie- 

densgewinn ergibt.  Man  kann  nun  die  Steuer- 
last abstufen  nach  dem  Verhältnis  des  Kriegs- 

gewinns zum  investierten  Kapital  (Grund- 
kapital zuzüglich  Reserven)  des  Unter- 

nehmens. Dabei  würde  es  gleichgültig  sein, 
wie  hoch  sich  der  Geschäftsgewinn  des 
Kriegsjahres  im  Verhältnis  zum  investierten 
Kapital  stellt,  m.  a.  W.  hochrentierende  und 
schlechtrentierende  Betriebe  hätten  den 
gleichen  Steuersatz  zu  tragen,  wenn  ihr 
Kriegsgewinn  im  gleichen  Verhältnis  zum 
Kapital  steht.  Man  kann  aber  auch  die 
Kriegsgewinnsteuer  staffeln  nach  der  pro- 

zentualen Höhe  des  Kriegsgewinnes  und 
der  im  Geschäftsgewinn  zum  Ausdruck 
gelangenden    Kapitalverzinsung,     wie    das 

z.   B.    in   der  deutschen    Gesetzgebung  ge- 
schehen ist. 

Die  Feststellung  des  Friedensgewinnes 
bietet  keine  erheblichen  Schwierigkeiten,  weil 
man  beim  Bestehen  einer  allgemeinen  Ein- 

kommensteuer auf  frühere  Veranlagungs- 
ergebnisse zurückgreifen  kann.  Um  Zu- 

fälligkeiten möglichst  auszuscheiden,  wird 
man  sich  nicht  an  das  Veranlagungsergebnis 
des  letzten  Friedensjahres  halten,  sondern 
den  Durchschnitt  mehrerer  dem  Kriegsaus- 

bruch vorhergehender  Steuerjahre  zugrunde 
legen.  So  haben  die  deutschen  und  öster- 

reichischen Steuergesetze  vorgesehen,  daß  für 
Gesellschaften  aus  den  letzten  fünf  Friedens- 

jahren das  beste  und  das  schlechteste  Jahr 
ausgeschieden  und  der  Durchschnitt  der  drei 
übrigbleibenden  Jahre  als  Friedensertrag 
angesehen  wird.  Dagegen  haben  Belgien, 
Italien  und  die  Schweiz  nur  den  Durchschnitt 

zweier  Friedensjahre  gelten  lassen,  und  Eng- 
land erlaubt,  aus  drei  Friedensjahren  das  für 

den  Steuerpflichtigen  ungünstigste  auszu- 
scheiden, um  aus  den  übrigbleibenden  zwei 

Jahren  den  Durchschnitt  zu  ziehen. 

Was    nun    die    Ermittlung    des    Kriegs- 
gewinns  betrifft,  so  liegen   hier  die  Dinge 

nicht  so  einfach  wie  beim  Friedensgewinn. 
1  Der  so  einfach  erscheinende  Vorgang,  den 
J  Friedensgewinn    am    Gewinn    des    Kriegs- 

geschäftsjahres   in    Abzug    zu    bringen,    um 
|  den  Kriegsgewinn  zu  erhalten,  wird  deshalb 
verwickelt,   weil   die  inzwischen   möglicher- 

weise   eingetretene    Veränderung    des    in- 
vestierten Kapitals  zu  berücksichtigen  ist. 

Die  Vergleichung  des  durchschnittlichen 
Friedensgewinnes  mit  dem  Gewinn  eines 

Kriegsgeschäftsjahres  würde  ein  ganz  fal- 
sches Bild  geben,  wenn  z.  B.  inzwischen  bei 

der  Gesellschaft  eine  Kapitalerhöhung  auf 
das  Doppelte  eingetreten  ist.  Der  Gewinn 
im  Kriegsgeschäftsjahre  würde,  in  absoluten 
Zahlen  ausgedrückt,  gegenüber  dem  Frie- 

densgewinn viel  zu  hoch  erscheinen,  weil  er 
sich  auf  eine  größere  Anzahl  von  Einheiten 
des  angelegten  Kapitals  bezieht.  Aus  diesem 
Grunde  ist  bei  allen  Veränderungen  des 

Grundkapitals  eine  Korrektur  des  Kriegs- 
gewinnes erforderlich,  und  dieser  Tatsache 

haben  die  meisten  Gesetze  dadurch  Rech- 
nung getragen,  daß  sie  bei  Erhöhung  des 

Grundkapitals  einen  bestimmten  Betrag  ent- 
weder dem  Friedensgewinn  zuzählen 

oder  vom  Kriegsgewinn  in  Abzug  bringen. 

Dieser  Betrag  wird  gefunden  durch  Ver- 
zinsung der  Kapitalserhöhung  zu  einem  an- 

genommenen Hundertsatz.  In  sinngemäßer 
Weise  wird  verfahren,  wenn  inzwischen  eine 

Verminderung  des  investierten  Kapitals  (Zu- 
sammenlegung usw.)  eingetreten  ist. 

Neben  dieser  Form  einer  Besteuerung 
der  Kriegsgewinne  ist  von  Dänemark,  den 
Ver.    Staaten    von    Amerika,    Italien    und 
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Rußland  die  Methode  ausgebildet  worden, 

bei  den  mit  Kapital  arbeitenden  Unter- 

nehmungen von  der  rechnerischen  Ermitt- 

lung des  Kriegsgewinnes  überhaupt  abzu- 
seilen und  den  über  eine  gewisse  Rente  des 

Kapitals  hinausgehenden  Hundertsatz  des 
Kriegsgeschäftsgewinns  als  steuerliche 
Grundlage  zu  betrachten.  Hierbei  liegt  ge- 

wissermaßen die  Fiktion  zugrunde,  daß 
jeder,  den  gewählten  Hundertsatz  (in  den 
Ver.  Staaten  und  Italien  8,  in  Rußland  für 

die  öffentlich  Rechnung  legenden  Gesell- 
schaften G  v.  H.)  überschreitende  Gewinn  als 

ein  außerordentlicher,  durch  die  Kriegs- 
ereignisse zur  Entstehung  gelangter  Ueber- 

schuß  anzusehen  sei.  In  besonders  kenn- 
zeichnender Weise  ist  diese  letztere  Besteue- 

rn ngsmethode  zum  Ausdruck  gelangt  bei  der 
Kriegsgewinnsteuer  der  Ver.  Staaten  von 
Amerika,  deren  Gesetz  von  1918  je  nach 
Wahl  des  Steuerpflichtigen  die  Berechnung 
der  Steuerschuld  entweder  nach  dem  Kriegs- 

gewinn in  oben  beschriebenem  Sinne  („war 

profits")  oder  nach  dem  eine  Verzinsung  von 
8  v.  H.  des  investierten  Kapitals  über- 

schreitenden Betrag  („excess  profits")  zu- läßt. 

3.  Umfang  der  Steuerpflicht  (Steuer- 
subjekt). Von  den  einzelnen  Staaten  ist 

der  Kreis  der  steuerpflichtigen  Personen  sehr 
verschieden  weit  gezogen  worden.  Die  eine 
Gruppe  von  Staaten  zieht  grundsätzlich  alle 
Träger  von  Mehreinkommen  bzw.  Inhaber 
von  Mehrvermögen  heran,  die  andere  da- 

gegen beschränkt  von  vornherein  die  Steuer- 
pflicht  auf  ganz  bestimmte  Berufe  und  Be- 

triebe, von  denen  sie  annimmt,  daß  sie 
hauptsächlich  als  Träger  von  Kriegsgewinnen 
anzusehen  sind. 

Die  erstere  Gruppe  wird  namentlich  ver- 
treten durch  Deutschland  und  Oesterreich, 

welche  die  Steuerpflicht  am  weitesten  aus- 
gedehnt haben,  aber  auch  die  Ver.  Staaten 

TOB  Amerika,  Holland  und  die  skandina- 

vischen Staaten  gehen  in  der  Heranziehung 
zur  Steuerpflicht  sehr  weit.  Bei  ihnen  werden 
'/rund -ätz] ich  von  der  Kriegsgewinnsteuer 
Sämtliche  Einzelpersonen  und  Gesellschaften 
getroffen,  falls  eine  bestimmte  Freigrenze 
überschritten  wird.  Die  Folge  einer  so  weit- 

gehenden Ausdehnung  der  Steuerpflicht  ist, 
daß  bei  diesem  Verfahren  in  gewissem  Um- 

fang wieder  Ausnahmen  zugelassen  werden 
mußten.  Die  Ver.  Staaten,  Oesterreich  und 
andere  Staaten  haben  für  öffentlich  ange- 

feilte Beamte  und  z.  T.  auch  für  Angestellte 
und  Arbeiter  das  Mehreinkommen  von  der 

r  befreit,  dagegen  ist  in  der  deutschen 
Gesetzgebung  eine  solche  Befreiung  nicht 
ng<  lassen   worden. 

Die  zweite  Gruppe  von  Staaten  wird 
namentlich  vertreten  durch  England,  dem 
•  ine  Beine  anderer  Staaten  wie  Frankreich, 

Italien,  die  Schweiz,  Belgien  und  Rußland 
gefolgt  sind.  Sie  wollen  in  erster  Linie  die 
Handel-  und  Gewerbetreibenden,  sowie  die 
Vermittler  steuerlich  heranziehen,  in  denen 
sie  hauptsächlich  die  Nutznießer  der  durch 
die  Kriegswirtschaft  entstehenden  Sonder- 

vorteile sehen.  Diese  Beschränkung  auf  ganz 
bestimmte  Kreise  der  Bevölkerung  machte 
jedoch  in  allen  diesen  Staaten  Ergänzungen 
nötig,  wenn  nicht  beträchtliche  Kriegs- 

gewinne steuerfrei  bleiben  sollten.  So  hat 
man  z.  B.  in  Italien  auch  die  landwirt- 

schaftlichen Pächter  einbezogen,  England, 
die  Schweiz  und  Rußland  besteuern  auch  die 
Aufsichtsräte,  Leiter  und  Angestellten  von 

Unternehmungen,  die  der  Kriegsgewinn- 
steuer unterworfen  sind,  falls  sie  in  Form  von 

Tantiemen,  Gewinnanteilen  oder  in  irgend 
einer  anderen  Weise  ein  Mehreinkommen  be- 

ziehen, das  vom  Geschäftsgewinn  abhängig 
ist.  England  erfaßt  weiterhin  noch  die 

Eigentümer  von  Bergwerken  und  die  Ver- 
käufer von  Schiffen,  Belgien  die  Verkäufer 

von  Grundbesitz  und  Waldungen. 
Während  z.  B.  die  Ver.  Staaten  und  Bel- 

gien alle  Steuerpflichtigen  unter  einheit- 
lichen Grundsätzen  heranziehen,  haben  die 

meisten  übrigen  Staaten  einzelne  Gruppen 
von  Steuerpflichtigen  steuerlich  besonders 
behandelt.  So  z.  B.  werden  von  der  deutschen 

und  der  österreichischen  Gesetzgebung  die 
Einzelpersonen  und  die  Gesellschaften  nach 

ganz  verschiedenen  Grundsätzen  herange- 
zogen, Italien  besteuert  die  Handel-  und  Ge- 

werbetreibenden anders  als  die  Vermittler, 
Rußland  macht  hinsichtlich  der  Besteuerung 
einen  scharfen  Unterschied  zwischen  den 

öffentlich  Rechnung  legenden  Gesellschaften 
und  allen  übrigen  Steuerpflichtigen. 

4.  Der  Steuertarif.  Die  wichtigsten  und 
zugleich  die  schwierigsten  Probleme  bietet 

die  Kriegsgewinnsteuer  bei  einer  vergleichen- 
den Betrachtung  der  zur  Anwendung  ge- 

langten Steuertarife.  Da  man  bei  der  Neu- 
begründung dieser  Steuerform  in  den  ein- 

zelnen Ländern  an  die  Grundsätze  der  Be- 
steuerung des  Einkommens  und  Vermögens 

anknüpfte,  diese  aber  in  den  einzelnen 
Staaten  in  sehr  verschiedenartiger  Weise  zur 
Ausbildung  gelangt  sind,  gibt  es  wohl 
kaum  eine  Steuerform,  die  hinsichtlich  des 

Steuertarifes  größere  Verschiedenheiten  auf- 
weist als  die  Kriegsgewinnsteuer.  Hier  sind 

alle  Schattierungen  vertreten,  von  dem  ein- 
fachsten Proportionaltarif  bis  zu  den  ver- 

wickeltsten  Formen  des  Stufentarifs  und  des 
Durchstaffelungsverfahrens.  (Näheres  über 

diese  Begriffe  im  Art.  „Steuertarife"  dieses 
Hdw.)  Die  Uebersicht  wird  noch  dadurch 
erschwert,  daß  manche  Staaten  das  ur- 

sprüngliche Schema  der  Tarifbildung  mehr- 
fach geändert  haben  und  zu  anderen  Tarif- 

formen übergegangen  sind. 
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a)  Der  Proportionaltarif  (indirekte 
Progression).  Die  einfachste  Form  der 
Tarifbildung,  bei  welcher  von  dem  steuer- 

pflichtigen Kriegsgewinn  ein  für  alle  Steuer- 
pflichtigen gleichbleibender  Hundertsatz  er- 

hoben wird,  ist  in  England,  Frankreich  (bis 
1917),  Dänemark  und  der  Schweiz  zur  An- 

wendung gelangt.  In  England  entspricht 
dieses  Verfahren  den  Grundsätzen  der  dor- 

tigen Einkommensteuer,  indessen  hat  man 
in  der  Schweiz,  wo  im  übrigen  die  Progres- 

sion in  den  kantonalen  Steuersystemen  in 
weitestgehendem  Maße  ausgebaut  ist,  bei 
der  Kriegsgewinnsteuer  ausdrücklich  die 
Progression  abgelehnt  mit  dem  Hinweis 
darauf,  daß  es  sich  hier  am  die  Besteuerung 
von  Konjunkturgewinnen  handle,  bei  der 
eine  weitgehende  Rückflicht  auf  die  steuer- 

liche Leistungsfähigkeit  nicht  am  Platze 
sei. 

Bei  allen  diesen  genannten  Staaten,  ins- 
besondere aber  in  der  Schweiz,  ist  die  rein 

proportionale  Belastung  nur  eine  scheinbare, 
in  Wahrheit  ist  durch  die  Gewährung  von 
Abzügen  und  in  der  Schweiz  z.  B.  durch 

Erhebung  besonderer  Zuschläge  auf  in- 
direktem Wege  eine  mehr  oder  minder  starke 

Progression  geschaffen.  Je  geringer  die 
steuerfreie  Summe  bemessen  wird,  desto 
mehr  ist  der  Schwerpunkt  der  Progression 
auf  die  unteren  Stufen  der  steuerpflichtigen 
Beträge  gelegt,  desto  steiler  ist  die  Kurve 
der  ansteigenden  Progression.  Je  größer  der 
als  steuerfrei  abzuziehende  Betrag,  desto 
größer  ist  die  Anzahl  der  Steuerpflichtigen, 
die  von  der  Progression  erfaßt  werden,  desto 
allmählicher  ist  ihr  Verlauf.  Am  einfachsten 

liegen  die  Verhältnisse  bei  der  Kriegsgewinn- 
steuer in  England,  wo  ein  für  allemal  als 

steuerfreier  Betrag  200  £  abgezogen  werden 
können.  In  der  Schweiz  und  Dänemark  ist 
die  steuerfreie  Grenze  nicht  fest,  sondern 
elastisch.  In  der  Schweiz  ist  der  steuerfreie 

Betrag  auf  10  v.  H.,  des  Friedensgewinnes 
bemessen,  also  schwankend  mit  der  Höhe 
des  letzteren  und  daher  nach  seiner  abso- 

luten Höhe  für  alle  Einzelfälle  verschieden. 
Zur  Schonung  der  kleineren  und  mittleren 
Gewinne  vor  den  größeren  ist  einmal  ein 
Mindestbetrag  festgelegt,  der  unter  allen 
Umständen  abgezogen  wird,  auch  wenn  er 
durch  10  v.  H.  des  Friedensgewinns  nicht 
erreicht  wird,  außerdem  treten  Zuschläge 
für  solche  Steuerpflichtige  ein,  deren  Kriegs- 

gewinn eine  gewisse  Höhe  überschreitet.  In 
Dänemark  schwankt  der  steuerfreie  Betrag 
mit  der  Höhe  des  Mehreinkommens,  und  zwar 
ist  er  bei  niedrigen  Mehreinkommen  hoch, 
bei  hohen  Mehreinkommen  niedrig  gehalten, 
so  daß  die  unteren  Stufen  stark  entlastet 
werden,  während  in  den  oberen  Stufen  nahezu 
der  volle  Einheitsatz  mit  10  v.  H.  zur  Er- 

hebung gelangt. 

b)  Der  Progressionstarif  (direkte 
Progression).  Eine  direkte  Progression,  d.  h. 
eine  Form  des  Stcuertarifs,  bei  welcher 
höhere  steuerpflichtige  Beträge  grundsätz- 

lich auch  prozentual  höher,  also  progressiv 
belastet  werden,  kann  zur  Anwendung  ge- 

langen auf  dem  Wege  des  Stufentarifs 
(Staffeltarif)  oder  des  Durchstaffel  ungsver- 
fahrens. 

n)  Der  Stufentarif,  bei  dem  der  steuer- 
pflichtige Betrag  einfach  mit  dem  der  betr. 

Stufe  zugehörigen  Steuersatz  multipliziert 
wird,  findet  sich  bei  der  Kriegsgewinnsteuer 
in  Italien,  Rußland,  z.  T.  auch  in  Deutsch- 

land, Oesterreich  und  Dänemark. 
Es  ist  eine  Eigentümlichkeit  Italiens,  daß 

der  Mehrertrag  eines  Kriegsgeschäftsjahres 
bei  Vermittlern  prozentual  umso  höher  be- 

lastet wird,  je  mehr  der  Ertrag  der  Friedens- 
jahre vervielfacht  worden  ist.  Hier  wird  also 

nicht  nur  die  absolute,  sondern  auch  die 
relative  Höhe  des  Kriegsgewinnes  berück- 

sichtigt und  daher  der  Tatsache  Rechnung 

getragen,  daß  die  ausgesprochenen  Kon- 
junkturgewinne schärfer  herangezogen  wer- 

den wie  die  übrigen  Mehrerträge. 
Der  russische  Stufentarif  versucht,  die 

bei  dieser  Tarifform  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  unvermeidlichen  Sprünge  des  Steuer- 

satzes an  den  Stufengrenzen  möglichst  ab- 
zuschwächen und  die  Progression  möglichst 

gleichmäßig  ansteigen  zu  lassen.  Das  sucht 
man  dadurch  zu  erreichen,  daß  man  den 
Zwischenraum  vom  Beginn  der  Steuerpflicht 
bis  zur  Erreichung  des  Höchstsatzes  (nämlich 
bei  Kapitalverzinsung  von  mehr  als  6—20 
v.  H.)  in  eine  möglichst  grobe  Anzahl  (näm- 

lich 140)  Stufen  von  gleicher  Größe  einteilt, 
so  daß  bei  einer  Steigerung  des  Anfangsatzes 
bis  zum  Höchstsatz  auf  jede  Steuerstufe 
abwechselnd  0,29  und  0,28  als  Steigerungs- 
ko>  ffizient  kommen. 

Die  verwickeltste  Form  des  Stufentarifes 
zeigen  die  deutsche  und  die  österreichische 

Kriegsgewinnsteuer.  Man  kann  im  allge- 
meinen sagen,  daß  in  Deutschland  für  die 

Gesellschaften  der  Stufentarif  und  für  Einzel- 
personen das  Durchstaffelungsverfahren  an- 
gewendet wurde.  Das  Gesetz  von  1916 

hatte  eine  doppelte  Progression  vorgesehen: 
einmal  stiegen  die  Steuersätze  nach  dem 
Verhältnis  des  Mehrgewinnes  zu  dem  einge- 

zahlten Grundkapital  und  zweitens  wurde 
zu  den  normalen  Sätzen  ein  Zuschlag  erhoben, 
der  nach  dem  Verhältnis  zwischen  Geschäfts- 

gewinn und  Grundkapital  abgestuft  war. 
Dieser  Steuertarif  wurde  von  den  Gesetzen  der 
Jahre  1918  und  1919  nach  Form  und  Inhalt 
vollständig  verändert.  Zunächst  wählte  man 
statt  der  Progression  die  Degression,  d.  h. 
den  Ausgangspunkt  bildete  nunmehr  der 
Höchstsatz,  von  dem  man  stufenweise  herab- 

stieg,   bis    der    Mindestsatz    erreicht    war. 
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Außerdem  wurde  die  Staffelung  jetzt  vor- 
genommen einmal  nach  der  absoluten  Höhe 

des  Mehrgewinnes  und  zweitens  nach  der 
Rentabilität  der  Unternehmung,  d.  h.  der 
Höhe  der  Kapitalverzinsung.  Wegen  der 

geringen  Anzahl  Stufen  und  der  großen 

Spannung  zwischen  Anfangs-  und  Höchst- satz sind  die  Sprünge  an  den  Stufengrenzen 
besonders  gioß. 

ß)  Das  Durchstaffelungsverfahren. 
Auch  bei  diesem  Verfahren  findet  eine  stufen- 

weise Steigerung  des  Steuersatzes  vom  An- 
fangs- bis  zum  Höchstsatz  statt,  allein  bei 

jeder  Steuerstufe  wird  der  höhere  Satz 
lediglich  für  die  über  die  nächst  niedrigere 
Stufengrenze  hinausreichenden  Teile  des 
steuerpflichtigen  Betrages  in  Anrechnung 
gebracht.  Das  hat  die  Wirkung,  daß  der 
Höchstsatz,  bezogen  auf  den  gesamten 
steuerpflichtigen  Betrag,  praktisch  niemals 
erreicht  werden  kann,  weil  ja  auch  die  den 
höchsten  Stufen  zuzurechnenden  Steuer- 

pflichtigen die  Ermäßigung  genießen,  welche 
den  niedrigeren  Stufen  zugebilligt  ist.  Der 
durchgestaffelte  Tarif  hat  vor  dem  Stufen- 

tarif den  großen  Vorzug,  daß  die  Progression 
eine  ununterbrochene  ist,  während  beim 
Stufentarif  an  der  Stufengrenze  unmotivierte 
Sprünge  und  innerhalb  der  einzelnen  Stufen 
rückläufige  Bewegungen  des  Steuersatzes 
unvermeidlich  sind.  Ist  auch  beim  Durch- 
staffelun^sverfahren  die  Progression  eine  un- 

unterbrochene, so  ist  sie  dennoch  nicht  not- 
wendig eine  stetige,  regelmäßige.  Der  Grad 

der  Stetigkeit  und  Regelmäßigkeit  ist  auch 
hier  abhängig  von  der  Anzahl  der  Steuer- 

stufen und  der  gewählten  Stufenlänge. 
Die  Methode  der  Durchstaffelung  ist  in 

einfachster  Weise  zur  Durchführung  gelangt 
in  Norwegen  und  seit  1917  in  Frankreich, 
wobei  lediglich  der  absolute  Betrag  des  Mehr- 

gewinnes den  Maßstab  für  die  Auferlegung 
der  Steuerlast  bildet.  Da  bei  der  franzö- 

sischen Steuer  die  Stufenlänge  sehr  verschie- 
den ist  (sie  schwankt  zwischen  10000  und 

'250000  Fr.)  und  nur  4  Stufen  vorgesehen 
sind,  ergibt  sich  eine  ruckweise  Verschärfung 
der  Steuersätze  nach  Ueberschreitung  der 
Stufengrenze  und  ein  sehr  unruhiges  Bild 

t  l'rogressionskurve. 
Die  italienische  Gesetzgebung  wendet  den 

Durchstaffelungstarif  bei  den  aus  Handel 
und  Industrie  stammenden  Kriegsgewinnen 
in  der  Weise  an,  daß  die  über  8  v.  H.  der 
Kapitalverzinsung  hinausragenden  Teile  des 
Ertrages  mit  steigenden  Steuersätzen  heran- 

gezogen werden.  Da  die  Steuerstufen  in 
Hundertteilen  der  Kapitalverzinsung  zum 
Ausdruck,  gelangen,  ist  die  Stufcnlänge,  auf 
den  zu  versteuernden  Mehrertrag  bezogen, 
•  ne  mit  der  Größe  des  investierten  Kapitals 

''kende.  Da  die  Anzahl  der  Stufen 
benfallfl  nur  eine  geringe,  die  Spannung 

zwischen  Mindestsatz  und  Höchstsatz  eine 
recht  große  ist  (191G:  20T60  v.  H.),  ergibt 
sich  auch  bei  der  italienischen  Steuer  ein 
unruhiges  Bild  der  Progression. 

Die  deutsche  Gesetzgebung  wendet  das 
Verfahren  der  Durchstaffelung  nur  auf  die 
Besteuerung  der  Einzelpersonen  an,  die  1916 
und  1919  nach  Maßgabe  ihres  Vermögens- 

zuwachses, 1918  und  1919  nach  der  Höhe 
ihres  Mehreinkommens  herangezogen  wurden. 
Bei  allen  diesen  Bestimmungen  ist  lediglich 
die  absolute  Höhe  des  Vermögenszuwachses 
bzw.  des  Mehreinkommens  zur  Grundlage 
der  Besteuerung  gemacht,  es  ist  also  in 
keiner  Weise  Rücksicht  genommen  auf  das 
Verhältnis  der  ermittelten  Zuwachsbeträge 
zum  Friedensvermögen  bzw.  Friedensein- 

kommen des  Steuerpflichtigen. 
In  ähnlicher  Weise  wie  Deutschland 

wendet  auch  Oesterreich  bis  1918  das  Durch- 
staffelungsverfahren an,  allein  nicht  nur  bei 

Einzelpersonen  wie  die  deutsche  Gesetz- 
gebung, sondern  auch  bei  Gesellschaften. 

Einzelpersonen  werden  belastet  nach  dem 
absoluten  Betrag  des  Mehreinkommens,  wo- 

bei Vermittler  und  Agenten  mit  einem  er- 
heblichen Zuschlag  herangezogen  werden  und 

bei  Gesellschaften  werden  unter  Rücksicht- 
nahme auf  die  Rentabilität  diejenigen  Teile 

des  Mehrgewinnes,  die  einem  höheren  Hun- 
dertsatz des  Anlagekapitals  entsprechen,  mit 

steigenden  Steuersätzen  im  Durchstaffelungs- 
verfahren belastet.  Das  Gesetz  von  1918  hat 

einegrundsätzliche  Aenderung  dadurch  herbei- 
geführt, daß  Einzelpersonen  und  Gesellschaf- 

ten nunmehr  einem  einheitlichen  Tarif  unter- 
worfen werden,  der  ebenfalls  durchgestaffelt 

ist.  Während  nun  die  Einzelpersonen  ledig- 
lich die  Tarifsätze  bezahlen,  wird  von  den 

Gesellschaften  noch  ein  Zuschlag  erhoben, 
der  nach  dem  Verhältnis  zwischen  Mehr- 

gewinn und  Anlagekapital  abgestuft  ist, 
aber  nicht  durchgestaffelt,  sondern  durch- 

gerechnet wird. 
Eine  sehr  bemerkenswerte,  verfeinerte 

Form  des  Durchstaffelungstarifes  hat  Bel- 
gien zur  Anwendung  gebracht.  Dort  ist 

insofern  eine  möglichst  gleichmäßige  Steige- 
rung der  Progression  angestrebt  worden, 

als  auf  der  einen  Seite  die  Steuerstufen  eine 
gleiche  Stufenlänge  zeigen,  und  auf  der 
anderen  Seite  die  Steuersätze  von  Stufe  zu 
Stufe  um  die  gleiche  Einheit  weiterschreiten, 
bis  der  Höchstsatz  erreicht  ist.  Berück- 

sichtigt man  jedoch,  daß  bei  der  belgischen 
Kriegsgewinnsteuer  der  als  steuerfrei  ab- 

zuziehende Betrag  auf  20000  Fr.,  also  ziem- 
lich hoch  bemessen  ist,  so  ergibt  sich  wieder 

eine  Störung  in  dem  gleichmäßigen  Verlauf 
der  Progressionskurve  mit  der  Wirkung,  daß 
die  kleineren  Kriegsgewinne  steuerlich  stark 
geschont  und  die  größeren  entsprechend 
schärfer  herangezogen  werden. 
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5.  Gesetzgebung,  a)  Deutschland.  Die 
Besteuerung  der  Kriegsgewinne  beruht  auf  dem 
KriegssteuerG.  v.  217V I.  1916,  dem  ZuschlagG. 
v.  9./IV.  1917,  den  KriegsabgabeGG.  v.  26./VII. 
1918  und  10./IX.  1919  und  dem  G.  betr.  eine 
Kriegsabgabe  vom  Vermögenszuwachs  v.  10./IX. 
1919.  Die  Vorbereitung  der  Gesetze  von  1916, 
1918  und  1919  geschah  durch  jedesmal  voraus- 

gehende Sperrgcsetzo,  durch  welche  die  Gesell- 
schaften verpflichtet  wurden,  einen  Teil  ihrer 

Mehrgewinne  zurückzustellen,  um  ihn  der  spä- 
teren endgültigen  Erfassung  sicherzustellen. 

Das  Gesetz  von  1916  wählt  als  Besteuerungs- 
erundlage  für  Einzelpersonen  den  Zuwachs  an 
Vermögen,  für  Gesellschaften  den  Mehrertrag 
gegenüber  dem  durch  die  Veranlagung  zum 
Wehrbeitrag  illten      Friedensvermögen 
am  31./XII.  1913,  bzw.  dem  durchschnittlichen 

Friedensgewinn.  Man  hat  bei  den  Einzel- 
personen damals  den  Begriff  des  Vermögen- 

Zuwachses  so  weit  ausgedehnt,  <iaU  man  auch 
diejenigen  Personen  heranzog,  die  gegenüber 
dem  Friedensvermögen  nicht  mindestens  eine 
Einbuße  von  10  v.  II.  erlitten  hatten.  Dieser 

Weg  wurde  1918  verlassen  und  trotz  fehlender 
Reichseinkommenstener  hat  man  das  Mehrein- 
kommen  zur  Steuergrundlage  gewählt.  Die  1919 
erfolgende  abschließende  Regelung  der  Kriegs- 
eewinnstener  hat  neben  der  Heranziehung  der 
Mehreinkommen  für  Einzelpersonen  und  l 
Bchaften  nochmals  zurückgegriffen  auf  die  Be- 
Bteuerung  des  Vermögenszuwachses  während  der 
gesamten  Dauer  des  Krieges  und  damit  ver- 

sucht, die  Generalbilanz  der  Kriegsgewinne  von 
Einzelpersonen  zn  ziehen,  um  durch  eine  sehr 
scharfe,  z.  T.  konfiskatorisch  hohe  Steuer  ge- 
wissermafien  dio  Vermögen  auf  den  Stand  des 
31./X1I.  1913  zurückzuschrauben. 

Die  deutsche  Steuer  geht  über  den  Rahmen 
einer  Kriegsgewinnabgabe  weit  hinaus,  sie  ist 
eigentlich  eine  Abgabe  von  allen  Mehreinkommen 
b/.w.  allen  Vermögensvennehrun^en  während  der 
Kriegsjahre  im  weitesten  Sinne  des  Wortes.  Was 
zunächst  die  Besteuerung  des  Vermögenszu- 
wachses  betrifft,  so  beginnt  nach  Ueberschrei- 
tung  der  Freigrenze  (Vermögenszuwachs  bis  zu 
3000  M.  bei  Gesamt  vermögen  über  10000  M.)  der 
Tarif  von  1916  mit  5  v.  H.  für  die  ersten  100Ö0M. 
und  erreicht  in  der  10.  Stufe  für  die  über  1  Mill. 

gelegenen  Toile  des  Zuwachses  den  Höchstsatz 
mit  60  v.  H.  Dagegen  werden  die  über  90  v.  H. 
liegenden  Teile  des  Vermögens  nur  mit  einem 
einheitlichen  Proportionasatz  von  1  v.  H.  heran- 

gezogen (Steuer  vom  nicht  eingetretenen  Ver- 
mögensverlust). Weit  schärfer  war  die  Heran- 

ziehung durch  das  Gesetz  von  1919,  da  nunmehr 
über  eine  gewisse  Grenze  hinaus  dio  restlose 
Einziehung  der  Vermögensvermehrungen  geplant 
war.  Auch  hier  wird  eine  steuerfreie  Grenze  ge- 

lassen (Endvermögen  bis  zu  10000  M.  und  Zu- 
wachs bis  zu  5000  M.),  aber  diesmal  kann  der 

steuerfreie  Betrag  an  jedem,  auch  dem  höchsten 
Zuwachs  in  Abzug  gebracht  werden,  während  er 
1916  nur  die  Untargrenze  für  den  Beginn  der 
Steuerpflicht  darstellte.  Diesmal  steigt  die  Ab- 

gabe von  dem  für  die  ersten  10000  M.  des  Zu- 
wachses auf  10  v.  H.  festgesetzten  Steuersatz  in 

8  Stufen,  bis  er  bei  einem  Zuwachs  von  mehr  als 
275000  M.  für  dio  darüber  hinausliegenden  Teile 
80  v.  H.  erreicht.  Alle  über  375000  M.  hinaus- 

gehenden Beträge  werden  voll  weggesteuert,  so 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl. 

daß  auch  im  günstigsten  Falle  von  den  höchsten 
Zuwachsbeträgen  nicht  mehr  zurückbehalten 
werden  kann  als  172000  M. 

Die  mit  den  Gesetzen  von  1918  und  1919 

erfolgte  Besteuerung  des  Mehreinkommens  grün- 
det sich  auf  die  landesgesetzliche  Veranlagung  zur 

Einkommensteuer  und  erfaßt  den  Unterschied 
zwischen  dem  letzten  Friedenseinkommen  und 

dem  Einkommen  des  betr.  Kriegssteuerjahres. 
Als  Friedenseinkommen  wird  indessen  in  beiden 
Gesetzen  mindestens  10000  M.  angenommen, 
selbst  wenn  dieses  geringer  war.  Nach  Abzug 
eines  steuerfreien  Betrages  von  3000  M.  beginnt 
die  Durchstaffelung  von  1918  mit  5  v.  H.  für 
die  ersten  steuerpflichtigen  10000  M.  und  schon 
nach  fünf  Stufen  wird  für  diejenigen  Teile  des 
Mehreinkommens,  die  200000  M.  übersteigen, 
der  Höchstsatz  mit  60  v.  H.  erreicht.  Daneben 
wurde  noch  eine  Steuer  auf  den  Vermögensbesitz 

gelegt,  die  von  1  —  6  v.  T.  durchgestaffelt  war. 
Das  Gesetz  von  1919  hat  die  Besteuerung  des 
Melireinkommens  dahin  geändert,  daß  für  die 
Teile  des  steuerpflichtigen  Betrages,  die  über 
400000  M.  gelegen  sind,  der  Satz  von  70  v.  H. 
zur  Anwendung  gelangte. 

Bosonders  verwickelt  sind  die  Formen,  in 
denen  von  der  deutschen  Kricgsgowinnsteuer  dio 
Gesellschaften  herangezogen  wurden.  Der 
1916  aufgestellte  Stufentarif  steigert  den  Steuer- 

satz in  einer  doppelten  Progression,  indem  er 
das  Gesellschaftskapital  in  Verbindung  bringt 
einmal  mit  dem  Mehrgewinn  und  zweitens  mit 
dem  Geschäftsgewinn  des  betr.  Steuerjahres.  Die 
orsto  Progression  entsteht  dadurch,  daß  bei 
einem  Mehrgewinn  bis  2  v.  H.  des  eingezahlten 
Grundkapitals  der  Steuersatz  mit  2  v.  IL  beginnt 
und  bei  Mehrgewinn  von  über  15  v.  H.  des 
Kapitals  30  v.  II.  beträgt.  Die  zweite  Progres- 

sion tritt  in  Erscheinung  durch  die  Erhebung 
von  Zuschlägen  zu  den  erstgenannten  Sätzen,  dio 
bei  Geschäftsgewinnen  (I)  von  mehr  als  8  v.  H. 
des  Grundkapitals  mit  10  v.  11.  beginnen  und  boi 
solchen  von  mehr  als  25  v.  H.  des  Grundkapitals 
mit  60  v.  H.  Zuschlag  zu  den  obigen  Sätzen 
ihren  Ilöchstbetrag  erreichen.  Daraus  ergeben 
sich  unter  Berücksichtigung  der  eigentlichen 
Sätze  und  der  Zuschläge  als  Höchstmaß  für  die 
einzelnen  Stufen  folgende  Progressionssätze: 

1.  Stufe:  10,  11,  12,  13,  14,  15  v.  II. 
2.  „    :  15,  16,5,  18,  19,5,  21,  22,5  v.  H. 
3.  „    :  20,  22,  24,  26,  28,  30  v.  H. 
4.  „    :  25,  27,5,  30,  32,5,  35,  37,5  v.  H. 
5.  „    :  30,  33,  36,  39,  42,  45  v.  H. 
Die  Tarife  von  1918  und  1919  sind  degressiv 

gestaltet,  d.  h.  sie  gehen  von  einem  Höchstsatz 

(1918:  60,  1919:  80  v.  H.)  aus  und  lassen  den 
Steuersatz  in  5  Stufen  herabgleiten  auf  die 
Hälfte.  Von  unten  nach  oben  gesehen,  kommt 

dieses  Verfahren  einer  Belastung  von  30—60 
bzw.  40—80  v.  H.  gleich  und  zwar  im  Wege 
der  Durchrechnung.  Die  doppelte  Art,  wie  ein 
solches  Herabgleiten  des  Steuersatzes  eintreten 
kann,  ist  nicht  leicht  verständlich  und  hat  häufig 

zu  Schwierigkeiten  und  Mißverständnissen  ge- 
führt. Eine  Ermäßigung  gegenüber  dem  Höchst- 

satz tritt  unter  allen  Umständen  ein,  wenn  der 
Mehrgewinn  der  betr.  Gesellschaft  nicht  über 
500000  M.  hinausgeht.  Dagegen  kommt  bei  einem 
Mehrgewinn  bis  zu  einer  Million  eineErmäßigung 
nur  dann  in  Frage,  wenn  der  Geschäftsgewinn 
(nicht  Mehrgewinn  1)  25  v.  H.  des  Grundkapitals 

Bd.  V.  62 
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zuzüglich  der  Reserven  nicht  übersteigt.  Bei 
einer  niedrigeren  Verzinsung  sinkt  der  Steuersatz 
immer  tiefer  herab,  bis  er  den  Mindestsatz  er- 

reicht hat. 
Das  Brutto-Aufkommen  der  Kriegsabgaben 

von  1916,  1918,  1919,  einschließlich  der  Kriegs- 
abgabe vom  Vermögenszuwachs  von  1919  betrug 

(in  1000  M.):  1916:  45  784;  1917:  4  867  046; 
1918:  2429306;  1919:  1184439;  1920:  5625325; 
1921:  5  337  985;  1922  (April-August):  686  088; 
insgesamt:  20175  972,  also  etwas  mehr  als 
20  Milliarden. 

b)  0 esterreich.  Die  grundlegenden  Be- 
stimmungen der  österreichischen  Kriegsgewinn- 

steuer finden  sich  in  der  V.  v.  16./IV.  1916,  den 
GG.  v.  16./II.  1918.  17./IV.  1918  und  den  dazu 
gehörigen  DurchführungsVV.  v.  8./VIII.  1916 
und  6./VII.  1918.  In  ähnlicher  Weise  wie  in 
Deutschland  hat  man  auch  in  Oesterreich  die 

Ausschüttung  der  Mehrgewinne  von  Gesell- 
schaften durch  Sperrgesetze  zu  verhindern  ge- 

sucht. Die  Bemessungsgrundlage  ist  für  Einzel- 
personen wie  Gesellschaften  das  Mehreinkommen 

und  zwar  jeder  Zuwachs  an  Einkommen  in  dem 
betr.  Steuerjahr  ohne  Rücksicht  darauf,  aus 
welcher  Quelle  es  stammt.  Das  Mehreinkommen 
öffentlicher  Beamter  und  bis  zum  gewissen 
Grade  auch  der  privaten  Angestellten  und  Ar- 

beiter ist  steuerfrei  gelassen.  Die  Grundsätze 
der  Besteuerung  sind  für  Einzelpersonen  und 
für  Gesellschaften  verschieden. 

Das  Mehreinkommen  von  Einzelpersonen 
wird  gefunden  durch  Abzug  des  letzten  Friedens- 

einkommens vom  Einkommen  des  Kriegssteuer- 
jahres, auf  Wunsch  des  Steuerpflichtigen  kann 

auch  als  Friedenseinkommen  der  Durchschnitt 
des  Einkommens  der  drei  letzten  Friedensjahre 
betrachtet  werden.  Nach  den  Bestimmungen 
des  Jahres  1916  wurde  vom  Mehreinkommen, 
falls  es  3000  Kr.  übersteigt,  nach  dem  System 
der  Durchstaffelung  in  9  Stufen  ein  Satz  er- 

hoben, der  für  die  ersten  10000  Kr.  mit  5  v.  H. 
begann  und  für  diejenigen  Teile  des  Mehrein- 

kommens, die  500000  Kr.  übersteigen,  45  v.  H. 
betrog.  Diese  Progression  wird  in  dem  1918  ge- 

änderten, nunmehr  für  Einzelpersonen  und  Ge- 
sellschaften geltenden  Tarif  dadurch  verschärft, 

dafi  die  Steigerung  schon  in  7  Stufen  den  Höchst- 
satz mit  60  v.  H.  für  diejenigen  Teile  des  Mehr- 

einkommens erreicht,  die  über  300000  Kr.  ge- 
legen sind.  Diese  Normalsätze  erfahren  eine 
rang  um  20  v.  H.,  wenn  es  sich  um  Ge- 

schäfte handelt,  die  gelegentlich  —  also  insbe- 
ondere  von  Agenten,  Vermittlern  usw.  —  ab- 

D  ind,  so  daß  sich  die  durchgestaffelten 
Steuersätze  zwischen  6  und  72  v.  H.  bewegen. 

Die  Besteuerung  der  Gesellschaften  geht 
D  einem  Friedensgewinn,  der  sich  ergibt, 

-  on  den  letzten  5  Friedensjahren  die 
Jahre  mit  dem  besten  und  schlechtesten  Er- 

'•hejdet  und  aus  den  Erträgen  der übrigen  3  Jahre  den  Durchschnitt  zieht.  Der 
dureh-,., tafleite  Tarif  von  1916  ist  unter  Frei- 

•"»  10000  Kr.  des  Mehrgewinnes  für 
inländische  Gesellschaften  abgestuft  nach  der lilital  des  Betriebes,  für  ausländische  Ge- 
■ellschaften  nach  der  absoluten  Höhe  des  Mehr- 

gewinne .  Bei  inländischen  Gesellschaften  be- 
ginnt der  Steuersatz  für  diejenigen  Teile  des «annes,  die  5  v.  H.  des  Anlagekapitals 

Hehl   übersteigen,  mit  10  v.  H.,  er  erhöht  sich 

für  weitere  je  5  v.  H.  des  Mehrgewinnes  um  je- 
5  v.  H.  bis  zum  Höchstsatz  von  35  v.  H.,  so  daß 
er  für  die  Teile  des  Mehrgewinnes,  die  mehr  als 
30  v.  H.  des  Anlagekapitals  ausmachen,  die 
höchste  Stufe  erreicht.  Für  ausländische  Ge- 

sellschaften beginnt  die  Staffelung  nach  der  ab- 
soluten Höhe  des  Mehrertrages  bei  einer  steuer- 

pflichtigen Summe  bis  200000  Kr.  mit  20  v.  H., 
und  dieser  Satz  steigt  in  4  weiteren  Stufen  um 
je  5.  v.  H.,  bis  er  bei  Mehrgewinnen  über  1  Mill.  Kr. 
für  die  darüber  hinaus  gelegenen  Teile  mit  40 
v.  H.  seinen  höchsten  Stand  erreicht  hat. 

Das  Gesetz  von  1918  hat  die  Gesellschaften 

dem  gleichen  Tarif  unterworfen  wie  die  Einzel- 
personen. Inländische  Gesellschaften  zahlen  als 

Grundbetrag  zwei  Drittel  der  Sätze,  wie  sie  oben 
bereits  für  die  Einzelpersonen  genannt  wurden, 
außerdem  aber  noch  einen  Zuschlag,  der  nach 
Hundertsätzen  des  Grundbetrags  bemessen 
und  nach  dem  Verhältnis  des  Mehrertrages  zum 
Anlagekapital  abgestuft  ist.  Dieser  Zuschlag 
beträgt  bei  einem  Mehrertrag  bis  einschl.  2 
v.  H.  des  Anlagekapitals  3  v.  H.  des  Grund- 

betrages und  erreicht  bei  einem  Mehrertrag  von 
über  20  v.  H.  mit  60  v.  H.  des  Grundbetrages 
seinen  höchsten  Satz. 

Die  österreichischen  Nachfolge- 
staaten haben  die  Kriegsgewinnsteuer,  z.  T. 

sogar  unverändert,  für  ihr  gesamtes  Gebiet  über- 
nommen und  auf  die  Nachkriegszeit  ausgedehnt. 

(Tschecho-Slovakei  durch  G.  v.  30./I.  1920 
bis  Ende  1919;  Polen  (5-60  v.  H.)  bis  Ende 
1919;  Ungarn:  für  Einzelpersonen  bis  Ende 
1919,  Gesellschaften  bis  1922;  Jugoslavien: 
(80  bzw.  90  v.  H.)  bis  Ende  1920). 

c)  England.  Die  grundlegenden  Bestimmun- 
gen der  englischen  Kriegsgewinnsteuer  finden  sich 

in  dem  FinanzG.  v.  23./XII.  1915,  auch  die 
folgenden  Finanzgesetze,  insbesondere  dasjenige 
von  1916,  haben  wichtige  Ergänzungen  und 
Verbesserungen  geschaffen. 

Die  englische  Kriegsgewinnsteuer  ist  eine  Ab- 
gabe vom  Mehrgewinn  der  Händler,  Gewerbe- 

treibenden, Vermittler  und  Agenten.  Ausdrück- 
lich ausgenommen  sind  die  landwirtschaftlichen 

Betriebe,  Beamten  und  Privatangestellte,  sowie 
Berufe,  die  nur  einen  geringen  Kapitalaufwand 
erfordern  und  deren  Ertrag  von  den  persönlichen 
Leistungen  des  Inhabers  abhängig  ist.  Dagegen 
sind  in  die  Steuerpflicht  einbezogen  die  Bezieher 
einer  Bergwerksrente,  die  Verkäufer  von  Schiffen 
und  die  Mehreinkommen  der  Direktoren  und 
Betriebsleiter  von  kriegsgewinnsteuerpflichtigen 
Unternehmungen.  Der  englischen  Steuerpraxis 
entsprechend  werden  diese  Kriegsgewinne  der 
Direktoren  und  Betriebsleiter  an  der  Quelle 
besteuert,  d.  h.  der  Teil  der  Mehrgewinne  von 
steuerpflichtigen  Unternehmungen,  der  auf  Ge- 

winnbeteiligung und  Besoldungszulagen  von 
Angestellten  entfällt,  muß  von  der  betr.  Unter- 

nehmung versteuert,  darf  aber  den  Angestellten 
in  Anrechnung  gebracht  werden. 

Diejenigen  Betriebe,  die  Kriegsmaterial  er- 
zeugten, sind  durch  die  „Munitions  of  War  Act" 

v.  2./ VII.  1915  unter  Staatsaufsicht  gestellt 
worden  mit  der  Wirkung,  daß  ihnen  von  dem 
Mehrgewinn  gegenüber  den  Friedensjahren  4/s 
=  80  v.  H.  gekürzt  wurde.  Auf  diese  Weise 
wurde  für  diese  Betriebe  eine  staatliche  Ueber- 
wachung  der  Preisbildung  bei  der  Erzeugung  von. 
Kriegsbedarf,  gleichzeitig  aber  auch  eine  Sicher- 
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Stellung  und  sofortige  Einziehung  der  Kriegsge- 
winne im  Augenblick  ihrer  Entstehungermöglicht. 

Neben  dieser  Form  der  Kriegsgewinnsteuer  („Mu- 

nitions  Levy")  bestand  eine  zweite  Form,  die 
alle  übrigen  Steuerpflichtigen  umfaßte  und  als 

„Excess  Profits  Duty"  bezeichnet  wurde.  Beide 
Formen  wurden  durch  Finanzgesetz  von  1917 
miteinander  verschmolzen.  Kontrollierte  und 
Dichtkontrollierte  Betriebe  wurden  nunmehr 

gleichmäßig  herangezogen  und  damit  erst  war 
eil   hoheitliche  Steuerform  geschaffen.  Die  Er- 

mittlung dos  Kriegsgewinnes  erfolgt  durch  Ab- 
zng  des  Friedensgewinnes  am  Gewinn  des  betr. 
Kriegsgeschäftsjahres.  Als  Friedensgewinn  wird 
dabei  angesehen  entweder  der  Durchschnitt  aus 
zwei  Vorkriegsjahren,  die  der  Steuerpflichtige 
aus  dreien  auswählen  darf,  oder  der  Betrag,  der 

der  gesetzlichen  Verzinsung  („statutory  percen- 
tage")  des  am  Ende  des  letzten  Kriegsjahrea  ver- 

wendeten Kapitals  entspricht  (1916:  für  Körper- 
ii  II.  für  andere  Steuerpflichtige  7  v.  II., 

1917:  G  bzw.  >s  v.  II. i.  Bei  Unternehmungen,  die 
weniger  als  ein  Kriegsjahr  bestanden,  bei  denen 
also  der  Kriegsgewinn  auf  andere  Weise  nicht 
/u  ermitteln  war,  hat  man  die  Steuerpflichi  be- 

gründet auf  den  Ueberschufi  über  eine  gewisse 
Kapitalverzinsung  (1916:  Körperschaften  ,;. 

rpflichtierc  '.  v.  II..  [917:  9  bzw.  1 1 
■ .  II..  L920:  n  bzw.  13  v.  II. i.  Die  Böhe  dieser 
gesetzlichen  Verzinsung  („special  percentage 

Standards")  konnte  durch  ein  Schiedsgei ändert  weiden  und  damit  war  auf  die  Not- 
wendigkeit be  onderer  Abschreibungen,  auf  das 

entstehende  Risiko   usw.  Rücksicht  genommen. 
Der  Steiiertarif  ist  von  höchster  Einfachheit. 

Unter  Berücksichtigung  eines  bei  jedem  Kriegs- 
gewinn abzugsfähigen  steuerfreien  Betrages  von 

200  £')  wird  ein  für  alle  Steuerpflichtigen  gleich- 
hoher Pmpoit  ionalsatz  erhoben,  der  1915  auf 

50,  191t;  auf  60  und  1918  auf  80  v.  IL  be- 
messen, 1919  aber  auf  40  v.  II.  ermäßigt  wurde. 

Ein  Gesetzentwurf  v.  13./V.  1920,  der  die 
Einführung  einer  Abgabe  vom  Vermögens- 
zuwachs  während  des  Zeitraums  v.  30./VI.  1914 
bis  30./VI.  1919  unter  Freilassung  gestaf- 

felter Hundertsätze  des  Vorkriegsvermögens  be- 
absichtigte, ist  wieder  fallen  gelassen  und  an 

seiner  Stelle  ist  die  Kriegsgewinnsteuer  durch 
FinanzG.  v.  28./VII.  1920  für  die  Zeit  v.  l./I. 
1921  bis  31./III.  1923  auf  60  v.  H.  festgesetzt 
worden.  Das  Finanzgesetz  von  1921  hat  die 
Kriegsgewinnsteuer  aufgehoben,  so  daß  sie  am 
31.  Dez.  1920  ihr  Ende  erreicht  hat. 

Die  Gestaltung  der  britischen  Kriegsgewinn- 
steuer ist  vorbildlich  gewesen  für  ihre  Ein- 

führung in  den  englischen  Kronländern:  Kanada, 
Australien,  Neuseeland  und  der  Südafrikanischen 
Union.  Bemerkenswert  ist,  daß  die  in  den 
Kolonien  und  den  Territorien  unter  britischem 

Protektorat  gezahlten  Kriegsgewinnsteuern  gegen 
die  in  England  zu  entrichtenden  Steuerbeträge 
der  gleichen  Art  aufgerechnet  werden  konnten. 
Der  Ertrag  der  britischen  Kriegsgewinnsteuer 
stellte  sich  in  Mill.£  1916/17:  auf  139,92;  1917/18: 
220,214;  1918/19:  285,028;  1919/20:  290,045; 

1920/21:'  219,181,  zusammen  1154388000  £, 
d.  h.  nahezu  ein  Fünftel  der  gesamten  Einnahmen 

')  Der  Vorkriegsgewinn  („prewar  Standard") 
zuzüglich  des  steuerfreien  Betrags  (200  £)  wird 

als  ,,datum  line"  bezeichnet. 

und   9,3   v.  H.   der   Gesamtausgaben    des   Zeit- 
raumes von  1916/21. 

d)  Vereinigte  Staaten  von  Amerika. 
Auch  die  amerikanische  Kriegsgewinnsteuer  ist 
hervorgegangen  aus  einer  Sondersteuer  auf  die 
Munitionsbetriebe.  Die  erste  gesetzgeberische 
Maßnahme  war  die  am  8./IX.  1916  eingeführte 

„Munition  manufacturers  tax",  d.  h.  eine  Ab- 
gabe von  121/,  v.  II.  auf  die  Gewinne  der  Muni- 

tionsfabriken. Die  eigentlichen  Grundlagen  für 
die  amerikanische  Kriegsgewinnsteuer  sind  dann 
geschaffen  worden  durch  die  Bestimmungen  \ 
3./III.  1917  und  3./X.  1917,  und  zwar  in  dop 
pelter  Form,  nämlich:  a)  als  „Excess  profits 

tax"  und  b)  als  ..War  excess  profus  tax".  Die 
beiden  1!'17  geschaffenen  Formen  unterscheiden 
sieh  voneinander  dadurch,  daß  die  „Excess  profits 

tax"  lediglich  den  Uebergewinn  (über  6000  $ 
und  über  8  v.  II.  des  investierten  Kapitals)  mit 
8  v.  II.  besteuert,  während  die  zweitgenannte 

Form  den  Mehrgewinn  gegenüber  den  Friedens- 
iahren  heranzieht  und  zwar  in  Form  eines 
Stufentarifs,  der  mit  einem  Steuersalz  von  20 
v.  II.  für  diejenigen  Steuerbeträge  beginnt,  die 

ein  über  der  Freigrenze  gelegener  Mehr- 
gewinn von  15  v.  II.  darstellen  und  mit  dem 

Höchstsatz  von  60  v.  II.  endigt,  falls  der  Mehr- 

gewinn 33  v.  EL  des  investierten  Kapitals  über- schreitet.    Nur   Gesellschaften    sind   steuerfrei. 

Die  „Revenue  act"  von  1918  läßt  dem  Steuer- 
pflichtigen die  Wahl  zwischen  beiden  Methoden 

der  Steuerberechnung.  Nach  diesem  Geselz  ist, 

als  ..War  profit"  anzusehen  der  Gewinn  des 
Kriegsgesiliäflsjahres  abzüglich  des  Durch- 
Bchnittsgewinns  aus  den  Jahren  1911/13 und  eines 
steuerfrei  gelassenen  Betrages  von  3000  $.  Von 
dem  so  errechneten  Ueberschuß  war  ein  Satz 

von  80  v.  H.  zu  entrichten.  Als  „Excess  profit" 
dagegen  wird  der  Gewinnbetrag  angesehen,  der 
8  v.  H.  des  im  Kriegsgeschäftsjahr  investierten 
Kapitals  zuzüglich  3000  $  überschreitet.  Der 
so  entstandene  Ueberschuß  wird  progressiv  be- 

steuert in  der  Weise,  daß  von  einem  Betrage,  der 

bis  zu  20  v.  H.  des  investierten  Kapitals  ent- 
spricht, 30  v.  H.,  und  von  dem  Teil  des  Betrags, 

der  mehr  als  20  v.  H.  des  Kapitals  darstellt, 
66  v.  H.  zu  zahlen  sind.  Das  G.  von  1921  hat 
für  dieses  Jahr  diese  Steuersätze  ermäßigt,  auf 
20  bzw.  40  v.  H.,  die  aus  Regierungsaufträgen 
der  Jahre  1917/18  herrührenden  Gcwiune  über 
10000  $  besonders  behandelt  und  die  Excess 
profits  tax  aufgehoben. 

Ertrag  der  Excess  profits  tax  in  Mi  11.  $:  1918: 
2500;  1919: 1320;  1920:  750;  1921  (Voranschlag!) 
450;  zus.  5020  Mill.  $  (1921  waren  Rückstände 
aus  1917  noch  nicht  aufgearbeitet!) 

e)  Die  Schweiz  ist  erst  spät  zu  einer  Be- 
steuerung der  Kriegsgewinne  übergegangen, 

nämlich  durch  G.  v.  29./VII.  1916,  nachdem  ein 
Sperrgesetz  zur  Sicherung  der  Kriegsgewinne  für 
die  Steuerzwecke  vorangegangen  war.  Von  den 
zahlreichen  übrigen  gesetzlichen  Bestimmungen 
sind  nur  diejenigen  v.  9./XI.  1917,  die  den  Tarif 
abändern  und  v.  23./IV.  1919   von  Bedeutung. 

Die  schweizerische  Steuerform  schließt  sich 
in  mancher  Hinsicht  an  das  englische  Vorbild  an. 
Auch  sie  erfaßt  zunächst  nur  die  Handel-  und 
Gewerbetreibenden  nebst  den  Vermittlern,  auch 

sie  besteuert  das  Mehreinkommen,  das  die  Auf- 
sichtsräte, Betriebsleiter  u.  a.  Angest?llte  von 

steuerpflichtigen  Unternehmungen  beziehen  und 
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zwar  in  der  Weise,  daß  die  betr.  Unternehmungen 

Besoldungszulagen  über  10000  Fr.  am  steuer- 
pflichtigen Kriegsgewinn  nicht  abziehen  dürfen, 

also  mitversteuern  müssen.  Steuerpflichtig  ist 
das  Mehreinkommen  seit  l./I.  1915  gegenüber 
dem  Durchschnittseinkommen  von  1912/13, 
wobei  5000  Fr.  für  Einzelpersonen  frei  sind  und 

bei  Gesellschaften  5  v.  H.  des  im  Betriebe  ar- 
beitenden Kapitals  abgezogen  werden  dürfen. 

Der  einheitliche  Proportionalsatz  war  ur- 
sprünglich auf  25  v.  H.  festgesetzt,  seit  1917 

werden  dazu  5  v.  H.  (also  zusammen  30  v.  H.) 

als  Zuschlag  erhoben,  und  aus  dem  Zuschlagergeb- 
nis wurde  ein  Fonds  für  Arbeitslosenfürsorge  ge- 

bildet. Seit  November  1917  ist  für  Steuerpflich- 
tige, deren  steuerbarer  Kriegsgewinn  seit  l./I. 

1915  zusammen  50  v.  H.  des  Durchschnittser- 
trages der  Friedensjahre  übersteigt,  der  erhöhte 

Proportionalsatz  von  35  v.  H.  zu  entrichten, 
wozu  noch  der  Zuschlag  für  Arbeitslosenfürsorge 
mit  7  v.  H.  kommt,  so  daß  von  ihnen  insgesamt 
42  v.  H.,  von  allen  übrigen  Steuerpflichtigen 
jedoch  nur  25  +  5  =  30  v.  H.  zu  entrichten  sind. 
Jeder  Steuerpflichtige  darf  am  Kriegsgewinn 
den  10.  Teil  des  Friedensgewinnes  kürzen,  min- 

destens 10000  Fr.,  wenn  es  sich  um  Gesellschaften 
handelt,  mindestens  15000  bzw.  20000  Fr.;  seit 
22./IV.  1919  ist  die  Freigrenze  auf  15000,  20000 
und  25000  Fr.  erhöht  worden.  Durch  diese  Frei- 

lassungen im  Zusammenhang  mit  den  erwähnten 
Zuschlägen  hat  der  ursprünglich  reine  Propor- 

tionalsatz einer  stark  progressiven  Staffelung 
weichen  müssen.  Bei  Vermittlergeschäften  muß 
der  über  5000  Fr.  gelegene  Mehrgewinn  voll  ver- 

steuert werden. 
Die  Veranlagung  geschieht  durch  den  Bund 

unter  Mitwirkung  der  Kantone,  am  Ertrag  sind 
der  Bund  mit  */m  die  Kantone  mit  l/10  der  in 
ihrem  Gebiet  eingegangenen  Beträge  beteiligt. 
Die  Zuschläge  für  den  Arbeitlosen-Fürsorgefonds 
sind  der  Vorfügungsgewalt  des  Bundes  unter- 

stellt und  den  Kantonen  entzogen. 
f)  Frankreich.  Die  französische  Kriegs- 

gewinn^teuer  ist  durch  G.  v.  l./VII.  1916  und 
zwar  nicht  wie  in  anderen  Ländern  als  einmalige, 
bzw.  von  Jahr  zu  Jahr  wiederholte  Abgabe, 
sondern  gleich  für  die  ganze  Dauer  des  Krieges 
erlassen  worden.  Sie  orfaßt  den  Mehrgewinn 
aller  gewerbesteuerpflichtigen  Personen  und  der 
Vermittler  und  stützt  sich  auf  den  Friedens- 
gewiüD  als  Durchschnitt  der  letzten  drei  Frie- 

hre,  der  mit  mindestens  5000  Fr.  oder 
mindestens  6  v.  EL  des  Anlagekapitals  anzu- 

nehmen ist.  Falls  andere  Anhaltspunkte  fehlen, 
wird  als  Friedensgewinn  mindestens  das  30 fache 
der  Gewerbesteuer  angenommen. 

Der  Steuersatz  war  1915  auf  50  v.  H.  oin- 
i    Etti     alle    Steuerpflichtigen    festgesetzt 

worden,  durch  Finanzgesetz  von  1917  wurde  ein 
durchgestaffelter    Tarif    geschaffen,    der    eine 

ion  nach  der  absoluten  Höhe  des  Mehr- 
§ewinui  Kr  beginnt  mit  50  v.  II.  für 

in  100000  Fr.  und  schreitet  in  4  Stufen 
veiter,  bis  er  für  diejenigen  Teile  des  Mehrge- 

winnes, die  aber  500000  Fr.  hinausragen,  mit 80  v.  II.  seinen  höchsten  Stand  erreicht. 
Die  franzö  ische  KrieKsgewinnsteuer  hat  mit 

l./X IL  1919  ihr  Ende  erreicht   Ihren  end- 
n  Abschluß  bat  die  Erfassung  der  Kriegs- 

6ewin"  irst  erhalten  durch  ein  Gesetz 
vom   August  1920,   wonach   die   Lieferungsver- 

träge über  100000  Fr.  nachträglich  einer  Revi- 
sion unterzogen  wurden.  Dabei  wurde  bestimmt, 

daß  dem  steuerpflichtigen  Unternehmer,  Ver- 
mittler u.  dgl.  m.  höchstens  10  v.  H.  des  Liefe- 

rungsbetrages bzw.  der  Kapitalbeteiligung  be- 
lassen, die  übrigen  Gewinne  vom  Staat  einge- 

zogen werden  sollen.  Beim  Finanzministerium 
wurde  eine  besondere  Abteilung  zur  Kontrolle 
für  den  Kriegsgewinn  eingerichtet. 

Der  Ertrag  der  Kriegsgewinnsteuer  war  in 
Millionen  Fr.  ausgedrückt:  1914/15:  1087,  1916: 
1949,  1917:  2807,  1918:  2465,  1919:  2679  und 
1920:  616,  also  insgesamt  11603  Milliarden  Fr. 

g)  Italien.  Die  gesetzlichen  Unterlagen  be- 
ruhen auf  einer  Reihe  von  Dekreten,  die  am 

21./XI.  1915  beginnen  und  zeitlich  rasch  auf- 
einander folgen.  Eine  einheitliche  Zusammen- 
fassung aller  Einzelbestimmungen  bilden  die 

Dekrete  v.  19./XI.  1916  und  9./VII.  1918,  die 
am  besten  den  Aufbau  und  die  Eigenart  der 
italienischen  Steuerform  erkennen  lassen. 

Die  italienische  Kriegsgewinnsteuer  hat  we- 
sentliche Elemente  der  englischen  und  der  ame- 

rikanischen Steuerform  übernommen  und  selb- 
ständig weiter  gebildet.  Sie  erfaßt  Handel-  und 

Gewerbetreibende  wie  Vermittler  und  bemerkens- 
werterweise auch  landwirtschaftliche  Pächter. 

Im  Anschluß  an  die  den  Grad  der  Fundierung 
berücksichtigende  italienische  Einkommensteuer 
werden  auch  bei  ihr  die  aus  verschiedenen 
Quellen  stammenden  steuerpflichtigen  Beträge 
mit  verschieden  hohen  Steuersätzen  herange- 

zogen. Für  Handel  und  Gewerbetreibende  wird 
von  einer  Feststellung  des  Kriegsgewinnes  über- 

haupt abgesehen  und  die  über  8  v.  H.  Verzin- 
sung des  investierten  Kapitals  hinausgehenden 

Beträge  werden  der  Steuerpflicht  unterworfen 

(vgl.  die  „Excess  profits  tax"in  den Ver.  Staatenl) 
Nur  bei  den  Vermittlern,  Agenten  usw.  findet 
eine  Feststellung  des  eigentlichen  Kriegsgewinnes 
statt,  wobei  als  Friedensgewinn  der  Durch- 

schnittsertrag der  Jahre  1913/14,  mindestens  aber 
8  v.  H.  des  im  Betriebe  arbeitenden  Kapitals  gibt. 

Die  Abgabe  ist  für  Kriegsgewinne  aus  Handel 
und  Industrie  durchgestaffelt  nach  dem  Ertrag 
des  Kriegsgeschäftsjahres,  bezogen  auf  das  im 
Betriebe  arbeitende  Kapital.  Von  dem  Teil  des 
Geschäftsgewinnes,  der  über  8—10  v.  EL  des 
Kapitals  darstellt,  beträgt  der  Steuersatz  12  v.  H., 
und  er  steigt  in  drei  weiteren  Stufen,  bis  er  für 
diejenigen  Teile,  die  einer  Verzinsung  von  mehr 
als  20  v.  H.  entsprechen,  mit  35  v.  H.  den  Höchst- 

satz erreicht.  Seit  l./I.  1916  ist  bis  zum  31./XII. 
1919  der  Tarif  erhöht  auf  20-60  v.  H.  Land- 

wirtschaftliche Pächter  zahlen  die  Hälfte  der 
angegebonen  Sätze.  Für  Vermittler  ist  der 
Steuersatz  abgestuft  darnach,  wieviel  Hundert- 

teile des  Friedensgewinnes  der  Kriegsgewinn 
darstellt.  Beträgt  er  1—5  Zehntel  davon,  so  ist 
10  v.  EL  Steuer  zu  entrichten,  stellt  er  sich  auf 
mehr  als  80/10,  was  einer  Verdreifachung  des 
Friedensgewinnes  entspricht,  so  ist  der  Höchst- 

satz mit  40  v.  H.  zu  entrichten. 
h)  Niederlande.  Durch  G.  v.  16./VI.  1916 

wurde  die  holländische  Kriegsgewinnsteuer  in 
ihrer  endgültigen  Form  geschaffen,  spätere  Be- 

stimmungen haben  nur  unwesentliche  Aende- 
rungen  gebracht.  Jede  Vermehrung  des  Ein- 

kommens von  Einzelpersonen  und  des  Geschäfts- 
gewinns von  Gesellschaften  ist  steuerpflichtig, 

wenn  nicht  der  Nachweis  erbracht  werden  kann, 
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daß  ein  Zusammenhang  mit  dem  Krieg  nicht 
besteht.  Befreit  sind  öffentliche  Beamte  und 
die  Löhne  und  Gehälter  von  Arbeitern  und  An- 

gestellten, soweit  diese  den  üblichen  Sätzen  ent- 
sprechen. Damit  ist  verhindert,  daß  die  lediglich 

als  Folge  des  sinkenden  Geldwertes  hervor- 
gerufene Steigerung  des  Nominallohns  von  der 

Kriegsgewinnsteuer  getroffen  wird.  Als  Friedens- 
fewinn  gilt  der  Durchschnitt  der  beiden  letzten 
'riedensjahre. 

Der  Steuersatz  beträgt  bei  Mehreinkommen 
unter  2600  fl.:  10  v.  H.,  wobei  1000  IL  als  steuer- 

frei abgezogen  werden  dürfen.  Bei  Erreichung 
oder  Ucberschreitung  von  2600  fl.  springt  der 
Steuersatz  auf  30  v.  H.,  aber  auch  der  steuerfreie 
Betrag  wird  von  dieser  Grenze  ab  erhöht  auf 
2000  fl.  Dadurch,  daß  der  Steuersatz  an  der 
gleichen  Stelle  auf  das  Dreifache  springt,  wo 
3er  steuerfreie  Betrag  verdoppelt  wird,  entsteh! 
eine  Progression,  die  zwar  keine  regelmäßige 
Bildung  aufweist,  jedoch  das  Sprunghafte  und 
Willkürliche  <l<'s  Tarifes  wenigstens  zum  Teil 
wieder  beseitigt.  Die  holländische  Kriegsgewinn- 

steuer ist  durch  G.  v.  16./IV.  1920  wieder  auf- 
gehoben worden. 

i)  Skandinavische  Staaten.  In  Däne- 
mark, Schweden  und  Norwegen,  also  drei  Staaten, 

die  am  Weltkrieg  direkt  gar  nicht  beteiligt  waren, 
sind  die  Grundsätze  einer  Besteuerung  der  durch 
den  Krieg  veranlaßten  Konjunkturgewinne  zu- 

erst verwirklich!  worden. 
1.  Dänemark  machte  in  seinem  G.  v.  10./V. 

1916  den  ersten  Versuch  in  der  Form  einer  neben 
der  Einkommensteuer  erhobenen  Sondersteuer 
auf  gewisse  Teile  des  erzielten  Einkommens.  Der 
Form  nach  ist  die  Steuer  eine  proportionale,  in- 

sofern, als  von  dem  Mehrgewinn  gegenüber 
1912/16  bei  Einzelpersonen  10  v.  H.  als  einheit- 

licher Steuersatz  erhoben  werden.  Für  Einzelper- 
sonen wird  jedoch  dadurch  eine  stark  progressive 

Staffelung  geschaffen,  daß  der  an  jedem  Mehr- 
einkommen abzuziehende  steuerfreie  Betrag  nach 

der  Höhe  des  Mehrgewinns  abgestuft  ist.  Bei 
Mehreinkonunen  unter  8000  Kr.  ist  der  abzug- 

fähige Betrag  7000  Kr.,  und  er  sinkt  bei  steigen- 
dem Mehreinkommen,  bis  er  bei  Mehreinkommen 

über  100000  Kr.  auf  1000  Kr.  stehen  bleibt.  Für 
Gesellschaften  ist  der  Steuersatz  gestaffelt  nach 
dem  Verhältnis  des  Mehrgewinns  zu  der  Rente 

des  Kapitals.  Er  beginnt,  falls  das  steuerpflich- 
tige Einkommen  im  Kriegsgeschäftsjahr  bis  zu 

8  v.  H.  des  Kapitals  ausmacht,  mit  8  v.  H.  des 
Mehreinkommens  und  steigt  in  4  weiteren  Stufen, 
bis  er  bei  20  v.  H.  der  Kapitalrente  mit  20  v.  H. 
des  Mehreinkommens  seinen  höchsten  Stand  er- 
reicht. 

2.  Schweden  folgte  dem  dänischen  Vorgehen 
durch  V.  v.  11./V1.  1916  und  erhob  bei  Ein- 

kommen über  10000  Kr.  für  diejenigen  Teile, 
die  sich  als  Ueberschuß  gegenüber  dem  Durch- 

schnitt der  Jahre  1913  und  1914  darstellten, 
eine  in  Form  eines  Stufentarifs  gestaffelte  Steuer. 
Sie  begann  bei  einem  Mehreinkommen  von  1000 
bis  4900  Kr.  mit  dem  Mindestsatz  von  12  v.  H. 
und  stieg  langsam  aufwärts,  bis  bei  Mehrein- 

kommen über  320000  Kr.  der  Höchstsatz  mit 
18  v.  H.  erreicht  war.  Gesellschaften  waren 
steuerpflichtig,  wenn  ihr  Mehrgewinn  3  v.  H. 
des  Kapitals  überstieg. 

Eine  eigenartige  Aenderung  des  Steuertarifes 
ist  durch  die  V.  v.  30./VI.  1916  geschaffen  worden 

insofern,  als  sich  die  Steuerschuld  zusammen- 
setzt aus  einem  Grundbetrag  und  einem  Zu- 

schlag. Der  Grundbetrag  beginnt  bei  steuer- 
pflichtigen Mehreinkommen  von  2000  Kr.  mit 

12  v.  H.  und  steigt  in  Form  eines  Stufentarifes 
bis  auf  24  v.  H.  für  Mehreinkommen  von  450000 
Kr.  ab.  Der  Zuschlag  ist  für  je  volle  100  Kr.  zu 
berechnen,  die  zwischen  den  mit  normalen 
Sätzen  ausgestatteten  Beträgen,  also  den  Stufen- 

grenzen gelegen  sind.  Auf  diese  Weise  entsteht 
ein  Tarif,  der  eigentlich  zwischen  einem  Stufen- 

tarif und  der  Durchstaffelung  abwechselt,  wobei 
für  Mehrgewinne  von  500000  Kr.  ab  der  durch- 

gerechnete Höchstsatz  mit  26  v.  H.  zur  Anwen- 
dung gelangt. 

3.  Norwegen.  Nachdem  der  Rahmen  für 
die  norwegische  Kriegsgewinnsteuer  durch  G. 
v.  17./VIII.  1916  festgelegt  war,  sind  die  eigent- 

lich n  steuerlichen  Grundlagen  durch  V.  v. 
20./VIII.  1915  geschaffen  worden.  Die  Steuer 
wird  erhoben  bei  Hinkommen  über  10000  Kr., 
wobei  2000  Kr.  des  Mehrgewinns  frei  bleiben, 
in  Form  eines  durchgestaffelten  Tarifes,  bei  dem 
der  Satz  für  die  ersten  6000  Kr.  mit  6  v.  H.  be- 

ginnt, und  dann  in  6  Stufen  zu  je  2l/2  v.  H. 
steigt,  bis  er  für  die  über  100000  Kr.  gelegenen 
Teile  des  Mehreinkommens  mit  20  v.  H.  seine 
hOchste  Höhe  erreicht. 

k)  Kußland.  Das  GrundG.  stammt  v.  13./V. 
L916  und  findet  seino  Ergänzung  durch  G.  v. 
12./V1.  1917.  Die  russische  Steuer  unifaßt  In- 

dustrielle, Kaulleute,  Vermittler  und  die  Leiter 
von  Gesellschaften.  Für  die  öffentlich  Rechnung 
legenden  Gesellschaften  beginnt  die  Steuer- 

pflicht bei  einem  Mehrgewinn  von  mehr  als  6  v.  H. 
des  angelegten  Kapitals  mit  einem  Steuersatz 
von  40  v.  II.  und  steigt  in  Form  eines  Stufen- 

tarifes in  140  gleichmäßigen  Stufen,  bis  bei  einem 
Mehrgewinn,  der  20  v.  H.  des  Kapitals  über- 

steigt, der  Höchstsatz  von  80  v.  H.  erreicht  ist. 
Für  die  übrigen  Steuerpflichtigen  bestand  ein 
durchgestaffclter  Tarif,  der  für  steuerpflichtige 
Beträge  bis  zu  1000  R  mit  30  v.  H.  beginnt  und 
in  10  Stufen  weiter  steigt,  bis  er  für  die  über 
100000  R  gelegenen  Beträge  mit  60  v.  H.  seinen 
Höchstsatz  erreicht. 

1)  Belgien  hat  infolge  der  militärischen  Be- 
setzung erst  nach  Friedensschluß  die  Kriegsge- 

winnsteuer nachträglich  durch  G.  v.  3./III. 
1919  zur  Einführung  gebracht  und  sich  dabei 
an  das  französische  Vorbild  vielfach  angelehnt. 
Als  Friedensgewinn  gilt  der  Durchschnitt  der 
beiden  letzten  Friedensjahre,  mindestens  10000 
Fr.  oder  ein  Betrag,  der  mindestens  einer  Ver- 

zinsung des  Kapitals  von  6  v.  H.  entspricht.  An 
jedem  Kriegsgewinn  darf  als  steuerfrei  20000  Fr. 
abgezogen  und  für  jedes  Kind  unter  21  Jahren 
an  dem  Steuerbetrag  jährlich  500  Fr.  gekürzt 
werden.  Bei  Mehrgewinnen,  die  aus  dem  Ver- 

kauf von  Immobilien  und  Wäldern  herrühren, 
ist  der  kapitalisierte  Reinertrag  auf  dem  l./VII. 
1914  zu  berechnen,  und  diesem  Ertrags  wert 
wird  jährlich  ein  Zuschlag  von  5  v.  H.  zuge- 

rechnet. Der  Steuertarif  ist  für  Gesellschaften 

und  Einzelpersonen  gleich.  Der  Steuersatz  be- 
ginnt für  die  ersten  steuerpflichtigen  10000  Fr. 

mit  20  v.  H.,  steigt  dann  in  Form  eines  durch- 
gestaffelten Tarifes  in  regelmäßigen  Zwischen- 

räumen um  je  1  v.  H.  für  je  10000  Fr.  des 
steuerpflichtigen  Betrages,   bis  er  für  die  über 
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600000  Fr.  hinausgelegenen  Teile  des  Mehrge- winnes mit  80  v.  H.  den  Höchstsatz  erreicht  hat. 

6.  Beurteilung.  Die  Kriegsgewinnsteuer 
ist  ihrem  innersten  Wesen  nach  eine  ein- 

malige oder  nur  während  der  einzelnen 
Kriegsjahre  wiederkehrende  Steuerform. 
Wenn  sie  auch  mit  den  Steuern  auf  Ein- 

kommen und  Vermögen  aufs  engste  ver- 
wandt ist  und  stellenweise  in  diese  überzu- 

gehen scheint,  so  muß  sie  doch  als  eine  durch- 
aus selbständige  Steuerform  angesehen  wer- 

den, die  hinsichtlich  des  Gegenstandes  der 
Besteuerung  und  der  Ausbildung  des  Steuer- 
tarifes  eigene  und  zum  großen  Teil  neue 
Wege  geht.  Die  Kriegsgewinnsteuer  ist  die 
typische  Form  der  Zuwachssteuern,  denen 
bisher  nur  eine  geringe  praktische  Bedeutung 
zukam,  die  aber  gerade  durch  die  Kriegs- 

gewinnsteuer zu  einer  gewissen  Vollendung 
ausgebildet  wurden.  Allen  Zuwachssteuern 
ist  gemeinsam,  daß  diejenigen  Teile  des  Ver- 

mögens oder  Einkommens,  welche  sich  als 
Vermehrung  eines  vorher  festgestellten  Be- 

trages darstellen,  einer  besonderen  Steuer 
unterworfen  werden.  Bei  der  Besteuerung 
des  Vermögenszuwachses  kann  man  aus- 

gehen von  der  Gesamtheit  aller  Vermögens- 
bestandteile, die  man  als  Einheit  auffaßt 

(deutsche  Besitzsteuer  von  1913,  Ver- 
mögenszuwachssteuer von  1922)  oder  von 

der  Werterhöhung  bestimmter  Teile  des 
Vermögens,  insbesondere  Grundstücken  (Wert- 

zuwachssteuer). Dieser  Form  des  Ver- 
mögenszuwachses ist  die  Steuer  auf  den  Ein- 

kommenszuwachs  nachgebildet,  die  zum 
.Maie  in  ausgesprochener  Weise  bei 

dir  Krie^gewinnsteuer  hervortritt. 
Die  Kricr^ewinnsteuer  nimmt  unter  den 

bestellenden  Steuerformen  insofern  eine  Son- 
derstellung ein,  als  sie  nur  vorübergehend 

einen  Bestandteil  des  Steuersystems  in  dem 
Lande  bildet,  in  dem  sie  zur  Einführung 
gelangt  ist.  Mit  der  Beendigung  des  Kriegs- 

zustandes hat  sie  ihre  innere  Berechtigung 
verloren,  und  ihre  Erhebung  kann  höchstens 
noch  für  die  unmittelbar  folgende  Ueber- 

i  rechtfertigt  werden.  Sie  scheidet 
endgültig  aus  dem  Steuersystem  aus,  weil 
die  Voraussetzungen  für  ihre  Erhebung  weg- 
gefallen  sind. 

Die  Krieg  gewinnsteuer  ist  in  den  ver- 
schiedenartigsten Formen  und  nicht  nur 

von  den  am  Krieg  direkt  beteiligten,  sondern 
auch  von  neutral  gebliebenen  Staaten  zur 
Einführung  gebracht  worden.  Die  Erfah- 

rungen niil  dieser  neugeschaffenen  Steuer- 
form,  die  versucht,  ein  scheinbar  so  hand- 

ie  Objekt  wie  den  Kriegsgewinn 
steuerlich  zu  erfassen,  lassen  erkennen,  daß 
man  mit  der  Durchführung  dieser  Steucr- 
rorm  nicht  annähernd  das  erreichen  konnte, 

Inglich  erwartet  hat.  Der 
'  '<  ;  '  eben  kaum  in  einwandfreier 

Weise  begrifflich  scharf  zu  umgrenzen  und 
kann  im  steuerlichen  Sinne  nicht  als  eine 
exakt  meßbare  Größe  angesehen  werden. 

Aber  auch  selbst  wenn  dies  in  befriedigen- 
der Weise  möglich  wäre,  bleibt  eine  weitere 

fast  unüberwindliche  Schwierigkeit  be- 
stehen in  der  während  eines  modernen  Krieges 

eintretenden  Geldentwertung.  Da  der  Grad 
der  Veränderung  des  inneren  Geldwertes  in 
den  einzelnen  Ländern  grundverschieden 
ist,  werden  auch  die  Steuerpflichtigen  dieser 
Länder  in  verschiedenartiger  Weise  von  einer 
Kriegsgewinnsteuer  betroffen.  Der  eigent- 

liche Kriegsgewinn  kommt  in  Ländern  mit 
einer  gefestigten,  nur  allmählich  und  in  ge- 

ringen Abmessungen  heruntergleitenden 
Währung  am  reinsten  in  Erscheinung,  wäh- 

rend dagegen  in  Ländern  mit  plötzlich  ein- 
tretender und  sehr  starker  Erschütterung 

der  Geldverfassung  die  Steigerung  der  Ver- 
mögen und  Einkommen  zum  großen  Teil 

nur  eine  Parallelerscheinung  der  Senkung  des 
Geldwertes  darstellen.  Bei  währungskranken 
Ländern  werden  daher  durch  eine  solche 
Steuerform  nicht  nur  die  Mehrgewinne  bzw. 
die  Vermehrungen  des  Vermögens  wegge- 

steuert, sondern  es  werden  auch  dort  er- 
hebliche Teile  des  Einkommens  bzw.  Ver- 

mögens steuerlich  aufgezehrt,  wo  dem  inneren 
Werte  nach  gegenüber  den  Friedensjahren 
schwere  Einbußen  zu  verzeichnen,  dem  Sach- 

werte des  Geldes  nach  Vermehrungen  des 
Einkommens  bzw.  Vermögens  überhaupt 
nicht  eingetreten  sind. 

Die  Erfahrungen  zeigen  ganz  allgemein, 
daß  Kriegsgewinne  nur  dann  von  einer 
Sondersteuer  mit  Erfolg  herangezogen  werden 
können,  wenn  man  sie  möglichst  im  Augen- 

blicke und  am  Ort  ihrer  Entstehung  zu 
fassen  vermag,  und  daß  sie  sich  immer  mehr 
der  Erfassung  entziehen,  je  weiter  sich  der 
Zeitpunkt  ihrer  Veranlagung  vom  Zeitpunkt 
der  Erhebung  entfernt.  Kriegsgewinne  sind 
Konjunkturgewinne  besonderer  Art,  die  noch 
weit  mehr  als  alle  anderen  Konjunktur- 

gewinne die  Neigung  haben,  sich  zu  ver- 
flüchtigen. Besondere  Schwierigkeiten  stellen 

sich  einer  gerechten  Erfassung  der  Kriegs- 
gewinne von  Gesellschaften  entgegen.  Auf 

der  einen  Seite  konnten  von  manchen 

Unternehmungen  unmoralisch  hohe  Kriegs- 
gewinne verschleiert  und  der  steuerlichen 

Erfassung  entzogen  werden,  auf  der  anderen 
Seite  mußte  es  von  vielen  Unternehmungen, 
die  sich  auf  Kriegserzeugung  umgestellt 
hatten,  als  Härte  empfunden  werden,  wenn 
ihnen  durch  die  hohe  Kriegsgewinnsteuer 
z.  T.  das  Betriebskapital  und  die  Reserven 
weggesteuert  wurden,  die  sie  bei  der  nach 
Kriegsbeendigung  notwendigen  Rückstellung 
auf  B'riedenswirtschaft  nicht  entbehren 
konnten.  Wegen  der  offensichtlich  starken 
Hinterziehung      von      Kriegsgewinnsteuern 
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haben  es  Italien  und  Frankreich  nach  Frie- 
densschluß unternommen,  eine  nachträgliche 

Revision  der  während  des  Krieges  abge- 
schlossenen Lieferungsverträge  vorzunehmen, 

in  Deutschland  ist  ein  solcher  Plan  zwar  er- 
wogen, aber  nicht  zur  Ausführung  gebracht 

worden. 

Wenn  auch  die  Kriegsgewinnsteuer  in- 
zwischen aus  dem  Steuersystem  aller  be- 

teiligten Staaten  wieder  ausgeschieden  ist,  so 
komml  ihr  dennoch  nicht  nur  ein  historisches 
Interesse,  sondern  eine  erhebliche  praktische 
stellerpolitische  Bedeutung  zu.  Zahlreiche 
Probleme,  die  für  die  Besteuerung  des  Ein- 

kommens and  Vermögens  bleibenden  Wert 
n,  Mini  durch  sie  geklärt  worden,  ins- 

besondere wird  die  weitere  Ausbildung  und 
Verfeinerung  unserer  Steuertarife  mit  großem 
Nutzen  an  die  Formen  anknüpfen  können, 
die  von  der  Kriegsgewinnsteuer  geschaffen 
worden  sind. 

Literatur:    Die    Daritellung   beruht    vorzugsweise 
auf     Karl      Brä/uer,    Die      Besteuerung     der' 
Krieg  '«     <<<  v    europäischen     Staaten 
(Finanz-    "ml  volksw.   Zeitfragen,   herausg.  von  \ 
8chanz    «»•/     Wolf,    Hi  Stuttgart   1921.  l 
Jjort  sind  auch  die  Texte  der  wichtigstem  aus- 

ländischen Steuergesetze  abgedruckt.  —  Für  die 
■  •■II  Lander  kommen  folgende  Quellen  in 

Betracht:  a)  Deutschland:  L.  Huck,  DU 
Besteuerung  der  Kriegsgewinne,  FArch.,  SS. 
Jahrg.,  1916,  8.  1  —  11,2.  —  v.  Eheberg,  Kriegs- 

msteuer,  Vermögenstuwachssteuer  und  Mehr- 
einkommenstcuer,  Handbuch  der  Politik,  S.  Aufl., 
1921,  S.  GOß..  —  lieber  die  Entstehungsgeschichte 
/.  r  ./;/:.  Im  ii  Csetzc  unterrichtet  v.  d.  Borght, 

im  FArch.,  Bd.  XXX III,  '1916,  8.  268 ff., Bd.  XXXVI,  1919,  S.  SlSff,  Bd.  XXXVII 
1920,  S.  179  fi.  Vgl.  ferner  die  Aufsätze  von  Sin* 
tenls,  im  Bank-Arch.,  Jahrg.  15,  Nr.  5,  7,  12, 
17,  Jahrg.  in,  Nr.  5,  7;  Strutz,  in  der  Deut- 

schen Juristenzeitung,  Jahrg.  20,  Nr.  1S\H,  Jahrg. 
21,  Nr.  1\2.  7\8,  Jb.  f.  Nut.,  III.  F.,  /:./.  1.1. 
S.  86,  Bd.  1.11.  S.  50;  von  Bück  und 

Ebert,  in  „Annalen  des  Deutschen  Reiches", 
1915,  S.  529 ff,  572 ff.  Außerdem  kommen  in 
Betracht  zahlreiche  Ab/iandlungen  im  ,,  Deutschen 

rblatt"  und  der  „Deutschen  Steuerzeitung", 
besonders  aber  die  Kommentare  von  Stier-Somlo, 
Norden  u.  Friedländer,  Koppe  u.  Varnhagen, 
Bück  und  namentlich  von  Strutz,  letzterer  mit 

zahlreichen  Literaturangaben.  Eine  übersicht- 
liche systematische  Darstellung  von  P.  Marcuse, 

Die  Kriegsabgabe-Gesetze,  findet  sich  in  dem 
Sammelwerk  ,,Das  neue  Reichssteuerrecht",  her- 

ausg. von  P.  Marcuse,  Berlin  1920.  —  b)  O  est  er- 
reich: E.  Schmikl,  Die  Kriegsgewinnsteuer 

der  Gesellschaften,  Wien  1917.  —  Kermauner, 
Die  Kriegssteuer,  G.  v.  16./ II.  1918  und  v.  17.JV. 
1918,  Graz  1919.  —  Vlasäk,  Bohnmil,  Das 
G.  v.  16.111.  1918,  RGB.  Nr.  66,  Die  Kriegs- 

steuer vom  höheren  Geschäftsinteresse  der  Ge- 
sellschaft und  vom  Mehreinkommen  der  Einzel- 
personen aus  den  Jahren   1916   und  1918,    Wien 

1919.  —  Zalmann,  Kommentar  zum  Kriegs- 
steuergesetzc,  Wien  1919.  —  RGBl.  1916,  S.  569, 
1918,  S.  182 ff.,  407 ff.,  6S5jf.  —  Paul  Grün- 

wald,   Die  Steuern   Oesterreichs  im  Frieden  u. 

Krieg.  (Finanz-  und  volkswirtsch.  Zeitfragen, 
herausg.  von  Schanz  u.  Wolf,  Heft  54),  Stutt- 

gart 1918.  —  Verselbe,  Grundzüge  der  Finanz- 
politik der  Nachfolgestaaten  der  öst.-ung  Mo- 

narchie, in  Z.  f.  Volksw.,  N.  F.,  Bd.  II, 

S.  428 ff.  —  c)  England:  F.  L.  Mc.  Vey, 
Thf  financial  history  of  Great  Britain,  1914 
to  1918.  Carnegie  Endowment  for  international 
peace.  Preliminary  economic  studies  of  the  war 
Nr.  7,  New  York  1918.  —  I.  St.  Stomp,  The 
special  taxation  of  business  profits.  The  Eco- 

nomic Journal,  29,  London  1919.  — I.  E.  Allen, 
Some  changes  in  the  distribution  of  the  national 
income  during  the  war.  Journal  of  the  Royal 
Statistical  Society,  vol.  83.  —  L.  Costello, 

l'/ir  profiteering  act,  1919,  Reissue  wilh  addenda, 
London  1920.  —  11.  M.  Hain,  The  taxation  of 
excess  profits  in  Great  Britain.  The  American 
Economic  Review,  vol.  10,  Supplement,  New  Haren, 
<  'min.  1920.  —  It.  J.  Sutcliffe,  Excess  profits  duty 
villi  supplement  1920,  London  1920;  ferner  be- 

sonders die  „Parliamentary  Debates"  und  „Par- 
Viamentary  Papers''.  —  Eine  sehr  beachtens- 
werte  quellenmäßige  Darstellung  der  englischen 
Kriegsgewinnsteuer  bietet:  Richard  Büchner, 
Die  britische  Kriegsgewinnbesteuerung,  Hambur- 
'ii  i  Diss.  1921  (Handschrift),  teilweiser  Abdruck  in 

„FArch.",  Bd.  XXXIX  I,  (19SS)  S.  76—186. 
d)  Vor.  Staaten  von  Amerika:  II.  G. 
lllakeii,  The  new  revenue  act.  The  American 
Economic  Review,  ml.  VI,  New  Haven,  Conn. 
1916.  —  T.  S.  Adanix,  Principl.es  of  excess 
profits  taxation.  The  Annais  of  the  American 
Acadcmy  of  Pulitieal  und  Social  Science,  vol.  75, 
1918 — C.  C.  Plehn,  War  profits  and  excess  profits 
taxes.  The  American  Economic  Review,  vol.  10, 
New  Haven,  Gönn.  1920.  —  L.  Glier,  Steuern  u. 
Schulden  der  Ver.  Staaten  v.  Amerika,  (Finanz- 
u.  volksw.  Zeitfragen,  herausg.  v.  Schanz  und 

Wolf,  SS.  Heft,  Stuttgart  192S.  Außerdem  die  ame- 
rikanischen „Revenue  Laws"  u.  „Regulations"  seit, 

1916.  —  c)  Schweiz:  Arthur  Schweizer,  Die 
Kriegsgewinnsteuer  im  europäischen  Ausland 
und  in  der  Schweiz,  Schweiz.  Z.  f.  Volksw.  u.  So- 

zialpol., 25.  Jahrg.  1919,  S.  S5Sff. ;  Bericht  der 
Züricher  Wandelskammer  über  das  Jahr  1916, 
Zürich  1916;  ferner  „Amtliche  Sammlung  der 
Bundesgesetze  und  Verordnungen  der  Schweiz. 
Eidgen."  1916 :  8.  S67ff.,  S51ff,  6S9,  1917:  S.  59, 
154,  935,  1918:  S.  763 f.  —  f)  Frankreich: 
Ch.  Houpin  et  Ed.  Magnßro,  La  contri- 
Lutiiiit.  sur  les  benefices  de  guerre.  Commentaire 

de  la  loi  du  1./ VII.  1916,  Paris  1917.  — 
Lagaillarde,  L'impot  sur  les  benefices  de 
guerre  exlraordinaires,  Toulouse  1917.  —  Em- 
man  Besson,  Traite  j)ratique  de  la  contri- 

bution  des  benefices  de  guerre  et  de  l'impot  ce- 
dulaire  sur  les  benefices  commerciaux,  Paris  1919. 
—  I<\  I.  Combat,  L'impot  sur  les  benefices  de 
guerre  1914—1918,  4.  ed.,  Paris  1919  ;  Velahaye- 
Bougerefils,  La  conlribution  extraordinaire  sur 

les  benefices  de  guerre,  Paris  1919.  —  P.  Bou- 
gault,  Commentaire  pratique  de  l'impot  sur  les 

beneficices  de  guerre,  Paris  1920.  —  J~.  Mon- tigny,  La  contribution  sur  les  benefices  de 

guerre,  Le  Maus  1920  —  Stematin,  L'impot 
sur  les  benefices  de  guerre.  Commentaire  theore- 
tique  de  la  loi  du  1  juillet  1916,  Paris  1920.  — 
E.  Itespondek,  Die  Steuer-  und  Anleihepolitik 
in  Frankreich  während  des  Krieges,  Berlin 
1919.    —   g)  Italien:    A.   IAa,    Imposta    suu, 
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sopra-profitti  di  guerra.  5.  ed.  Neapel  191S ; 

Codice  delle  imposizioni  italiane  de  guerra. 

Vol.  II:  Contributo  personale  straordinario  di 

guerra;  imposta  e  sovrimposla  sui  proßtli  di- 
pendenti  dclla  guerra,  Rom  1919;  L.  Nina, 

L'imposta  sui  proßtli  di  guerra.  Giornale  degli 

Economisti,  Vol.  58,  1920.  —  h)  Nieder- 
lande: II.  I.  Nieboer,  De  wet  op  de  oor- 

logswinstbelasting, 1916  tocgelicht,  's  Gravenhane 
2917.  —  J.  M.  J.  Schepper,  De  wet  op  de 

oorlogswinstbelasting,  Hartem  1917.  —  H.  I. 
Voorsen,  De  oorlogswinstbelasting.  2.  Druck, 
's  Hertogenbosch  1917.  —  M.  Oppenheimer, 

De  wet  op  de  oorlogswinstbelasting  'sGraven- 
hagc  1918.  —  V.  S.  Ohmstede,  Praclijk  der 
oorlogswinstbelasting,  Gonda  1918;  Belasting  op 
oorlogswinstbelasting.    De  Economist,    64.  Jahrg. 
—  i)  Skandinavische  Staaten:  Heltje 
Smith,  Die  dänische  Steuergesetzgebung  in  1915 
und  die  Besteuerung  der  Kriegsgewinne  in  Nor- 

wegen und  Schweden,  FArch.,  SS.  Jahrg.,  1916, 
S.  161  ff.  —  K.  Diehl,  Die  dänische  Kriegs- 

gewinnsteuer vom  Jahre  1915,  Jb.  f.  Nat.,  Bd.  CV., 
1915  II,  S.  214ff,  FArch.  SS.  Jahrg.,  1915,  S.  865. 
—  k)  Rußland:  Bulletin  de  statistique  et  de 
Ugislation    comparee   1917   II,    S.  538/f.,    642 ff. 
—  I)  Belgien:  Bulletin  1919  II,  S.  289 ff.  — 
Wertvolles  Material  der  Gesetzgebung  ist  zum, 
Abdruck  gelangt  in  den  beiden  Sammlungen,  die 
vom  deutschen  Reichstag  und  vom  österreichischen 

Abgeordnetenhaus  herausgegeben  wurden:  Reichs- 
tag\dmcksachen  1916,  Nr.  22S  v.  1S./S.  1916; 
Verhandlungen  des  österr.  Abgeordnetenhauses 
XXII.  Session  1917,  Nr.  SSO,  sowie  in  der  vom 
französisch en  Finanzministerium  herausgegebenen 
Zeitschrift  „Bulletin  de  statistique  et  de  legis- 
lation  comparee",   Paris,  Imprimerie    nationale. 

Karl  Bräuer. 

Kriegswirtschaftslehre    und    Kriegs- 
wirtschaftspolitik. 

I.  Kriegswirtschaftslehre.  a)  Begriff 
und  Wesen,  b)  Literatur,  c)  Allgemeine  Kricgs- 
wirtscliaftslelire.  II.  Deutsche  Kriegswirt- 

schaftspolitik, a)  Die  wirtschaftliche  Vor- 
bereitung auf  den  drohenden  Krieg:  „Finanzielle 

Mobilmachung."  b)  Die  Kriegswirtschaftspolitik. 
1.  Die  Geld-  und  Kreditrüstung  für  den  Krieg, 
und  die  kriegswirtschaftspolitiscnen  allgemeinen 
Maßnahmen.  2  Die  Preisentwicklung  und  Preis- 

politik im  Kriege.  3.  Die  Beschaffungspolitik 
im  Kriege  (Einfuhr-,  Ausfuhr-  und  Produktions- 

politik 11  di]  die  organisatorischen  Maßnahmen). 
4.  I).r  Arbeitemarkt  im  Kriege  und  die  allgemeine 

ozialpolitik.  111.  Die  Einwirkungen 
desKrieges  auf  die  Weltwirtschaft. 

I.  Kriegswirtschaftslehre. 

a)  Begriff   und    Wesen.    Kriegswirt- 
in  ihrer  allgemeinen  Wortbedeutung, 

kann  sich  darstellen  als:  1.  eine  vom  Kriege 
e,  den  Krie-;  als  Produktions-  und  Kon- 

romtionsbasu    benutzende   Wirtschaft.     In 
Kriegswirtschaft  als  auch  nur 

'lauernde    Wirtschaftsform    systema- 
■tltung  kaum  vorgekommen  sein. 

Ansätze  zu  ihr  mögen  gelegentlich  und  zeit- 
weise in  antiken,  zumal  orientalischen  Verhält- 
nissen vorhanden  gewesen  sein ;  eher  bei  Wan- 

dervölkern als  bei  seßhaften;  aber  selbst  in 
diesen  Annäherungsfällen  dient  der  Krieg  nur 
als  Mittel  zur  Gewinnung  von  Tributen;  die 
auf  dem  Tribut  ruhende  Konsumwirtschaft 

(„parasitäre"  Wirtschaft)  hat  dann  weniger 
den  Krieg  als  vielmehr  die  den  Tribut  ab- 

werfende Wirtschaft  zur  Basis.  Der  Typus 

des  reinen  „Wirtschaftskrieges"  als  des 
Krieges,  der  Tribut  bezielt,  nicht  des  Krieges, 
der  aus  Wirtschaftsursachen  entsteht !  2.  Die 
Summe  der  wirtschaftlichen  Maßnahmen, 
deren  Ausgangspunkt  die  kriegführende 
Heeresverwaltung  ist  (militärische  Organi- 

sation des  Ackerbaus,  der  Heeresbetriebe, 
ferner  das  unmittelbare  Wirtschaften  der 
Heeresverwaltung  mit  ihren  Mitteln  zumal 
im  eroberten  Lande).  3.  Die  Summe  der 
Wirkungen  des  Krieges  auf  die  jeweilige 
Volkswirtschaft  mit  der  Folge  von  Maß- 

nahmen volkswirtschaftlicher  Natur  aus 
Anlaß  des  Krieges. 

b)  Literatur.  Für  unsere  Darstellung 
kommt  die  letzterwähnte  Wortbedeutung  in 
Betracht.  Die  wissenschaftliche  Befassung  mit 
der  Kriegswirtschaft  dieser  Art  ist  überwie- 

gend kriegswirtschafts  -  politische  Spezial- 
literatur.  Sie  reicht  weit  zurück.  Naturgemäß 
verdichtet  sie  sich  im  Grade,  wie  der  Krieg  die 
verwickelten  Zusammenhänge  neuzeitlicher 
Geld  und  Kapitalwirtschaft  in  ihrem  innersten 
Gefüge  trifft,  und  gleichzeitig  die  Wirt- 

schaftsstärke ein  unmittelbarer  Faktor  der 
Kriegswirtschaft  selbst  wird.  Gerade  in 

den  letzten  Jahrzehnten  vor  dem  "Welt- kriege wuchs  diese  Literatur  gewaltig  an. 
Hinter  diesem  Anwachsen  stand  die  Ein- 

sicht, daß  der  drohende  Krieg  durch  wissen- 
schaftliche Erkenntnis  und  auf  ihr  aufbauende 

Vorsorge,  wirtschaftspolitische  Ueberlegun- 
gen  und  Handlungen  vorbereitet  werden 
müsse  und  könne l).  Es  ist  wie  gesagt  eine 
Literatur  der  Einzelprobleme,  zumal  der 
gefährdetsten  Punkte  der  modernen  Wirt- 

schaft: der  Währung,  der  Kreditverfassung, 
der  finanziellen  Bereitschaft. 

c)  Allgemeine  Kriegswirtschafts- 
lehre. Erst  Neurath  hat  kurz  vordem  Welt- 

kriege die  Forderung  nach  einer  Kriegswirtschafts- 
lehre als  volkswirtschaftlicher  Spezialdisziplin, 

also  einer  systematischen  „Nationalökonomie  des 
Krieges"  erhoben  und  damit,  wie  von  Mayr 
sagt,  die  Kriegswirtschaftslehre  „erfunden" 
(Volkswirtschaft,  Weltwirtschaft,  Kriegswirt- 

schaft, S.  20).  Seine  Argumentation  ist  folgende: 
es  fehlt  eine  vollständige  Theorie  der  Wirtschafts- 

formen mit  einer  entsprechenden  Klassifikation 
nach  wirtschaftlichen  Merkmalen.  Da  sie  fehlt, 
bleibt    nichts    übrig,    als    neben    die    Friedens- 

J)  Das  Aprilheft  1914  des  Weltwirtschaft- 
lichen Archivs  bringt  eine  umfangreiche  Zu 

sammenstellung   derartiger   Literatur. 
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nationalökonomie  eine  Nationalökonomie  des 

Krieges  zu  setzen.  Sie  hat  das  den  Kriegswirt- 
schaften Gemeinsame  festzustellen,  zu  unter- 

suchen und  mit  einer  selbständigen  Theorie  zu 
versehen.  (Vgl.  den  Neurathschen  Aufsatz 
im  Archiv  für  Sozialwissenschaft,  Bd.  44,  S.  763.) 
Es  empfiehlt  sich  nach  Neurath,  zunächst  die 
Kriegswirtschaft  als  besondere  Wirtschaftsform 
anzusehen.  Dabei  kann  es  Fälle  geben,  wo  sie 
mit  den  benachbarten  Friedenswirtschaften  in 

eine  Gruppe  zusammen  gehört  und  ihre  Er- 
scheinungen nur  als  „Störungen"  zu  betrachten 

sind.  Aber  es  sei  verfehlt,  <lic  Kriegswirtschaft 
von  vornherein  als  Störungserscheinung  zu  bc- 
trachten,  an  sich  sei  sie  das  nicht,  sondern  sie 
könne  nntet  Umstanden  genau  wie  eine  Friedens- 

wirtschaft grundsätzlich  anbeschränkte  Zeit 
dauern  (1.  c.  7CS).  Klar  ausgesprochen  wird  die 
Erwartung,  auf  Grund  der  bekannten  Kriegs- 

wirtschaften über  kommende  Kriegswirtschaften 
frophezeien  zu  können:  Neurath  legt  dar 
S.  769),  was  sich  beispielsweise  schon  vor  dem 
Weltkriege  über  dessen  Kriegswirtschaft  „als 

recht  wahrscheinlich"  voraussagen  ließ  —  im wesentlichen  dieses,  daß  im  Falle  eines  länger 
dauernden  Weltkrieges  sich  immer  mehr  natural- 

wirtschaftliche Ideengänge  und  Großnatural- 
wirtschaftliche  Verwaltnngsprazis  du  : 
würden  (S.  770).  ,,.  .  .  wir  bedürfen  einer  Reihe 
typischer  Institutionen,  die  zusammen  ein 
geschlossenes  System  bilden  müssen  und  nichl 
das  Ergebnis  zufälliger  Einfälle,  zei 
Konferenzen  and  vereinzelter  administrativer 
Maßnahmen  sein  dürfen.  Wir  bedürfen  aber 
nicht  nur  einer  solchen  Organisation,  wir  be- 

dürfen auch  einer  kriegswirtschaftlichen  Strategie 

größten  Stiles"  (S.  773).  Nach  Neurath  trat 
dann  Ferdinand  Schmid  (1915)  mit  einer 
Kriegswirtschaftslehre  auf  den  Plan.  Ihre 
theoretischen  Ausführungen  sind  sehr  knapp 
und  unerheblich.  Der  Schwerpunkt  liegt  bei 
dem  wirtschaftspolitischen  Teil.  Die  wirt- 

schaftliche Heeresverwaltungslehre,  die  Kriegs- 
wirtschaftspolitik, die  Kriegsfinanzwissenschaft, 

die  Kriegsgeld-  und  Kreditverfassung,  die  Kriegs- 
volksernährung,  die  Kriegssozialpolitik,  das  sind 
Kapitelüberschriften,  die  die  Schmidsche 
Kriegswirtschaftsichre  als  Kriegs  Verwaltungs- 

politik kennzeichnen.  Die  Arbeit  von  Mayr, 
„Volkswirtschaft,  Weltwirtschaft,  Kriegswirt- 

schaft" (1915),  erscheint  als  eine  Verbindung Neurathschcr  und  Schmidscher  Gedanken.  Be- 
tonte der  erstere  die  Kriegswirtschaftslehre 

als  eine  selbständige  Disziplin,  gab  der  zweite 
eine  Systematik  der  Kriegsverwaltung,  so  lag 
die  Fassung  nahe,  zu  der  v.  Mayr  gelangt.  Er 
gliedert  die  gesamte  Disziplin  der  Kriegswirt- 

schaft, die  er  in  Parallele  stellt  mit  Volks-  und 
Weltwirtschaft,  in  eine  theoretische  und  prak- 

tische Kriegsnationalökonomie,  in  eine  Kriegs- 
finanzwissenschaft und  Kriegssozialpolitik.  „In 

der  Systematik  der  Wirtschaftswissenschaften 
wird  dieser  besonderen  Nationalökonomie  des 
Krieges  eine  ähnliche  Rolle  zufallen  wie  die  der 

.  .  .  Weltwirtschaftslehre"  (S.  19).  Es  handelt 
sich  nach  ihm  um  eine  „eigenartige  wirtschafts- 

pathologische Verengerung  des  Wirkungsge- 
bietes der  nationalen  Wirtschaftsführung  nach 

außen  und  im  Innern";  diese  Verengerungen 
kann  man  systematisch  zusammenfassen  zur 
Kriegswirtschaftslehre.      Die  eigenartigen  Tat- 

bestände, mit  denen  sie  es  zu  tun  hat,  sind: 
gegenüber  der  Friedenswirtschaft,  die  ein  scharf 
umgrenztes  Gebiet  hat,  kann  sich  das  Gebiet 
der  Kriegsvolkswirtschaft  erweitern  oder  ver- 

engern; weiterhin  sei  „allgemein  bedeutsam 
an  der  Kriegswirtschaft  die  potenzierte  Verwirk- 

lichung des  Staatsgedankens  durch  unmittel- 
bares Eingreifen  des  staatlichen  Machtgebotes" 

(S.  17)  und  drittens  kommt  hinzu  „die  Fülle 
der  tatsächlichen  Vorgänge,  die  —  auch  abge- 

sehen von  Wertzerstörungen  durch  den  Krieg 
oder  Wertzuführungen  an  die  nationale  Wirt- 

schaft durch  Beute,  beschlagnahmte  Werte 
und  Kontributionen  —  als  Kriegsfolgen  über- 

wiegend als  Hindernisse,  ausnahmsweise  in 
gewissen  Richtungen  (Kriegs-,  insbesondere  Mu- 

nitionsindustrien) als  wirtschaftliche  Förderungen 

rieh  darstellen"  (S.  18).  „So  haben  wir  es  in 
der  Kriegswirtschaft  mit  einer  eigenartigen 
Konzentration  und  Organisation  des  nationalen 
Wirtschaftslebens  zu  tun"  —  daher  die  Forderung 
der  Kriegswirtschaftslehre  als  einer  Teildisziplin 
der  Volkswirtschaftslehre.  Mehrfach  wird  be- 

tont, daß  diese  Disziplin  es  mit  den  wirtschafts- 
pathologischen  Erscheinungen  des  Krieges  zu 

tun  habe;  gelegentlich  wird  von  den  „Störungen" 
und  „Modifikationen"  gesprochen,  die  die  Kriegs- wii  tschaftslehre  zu  behandeln  habe.  Merkwürdig 
nimmt  sich  neben  der  Forderung  einer  eigenen 
Kriegswirtschaftslehre  die  andere  aus,  die  all- 

i  gemeine  Volkswirtschaftslehre  (und  konsequent 
wohl  auch  die  spezielle!)  könne  keine  aus- 

schließliche Friedenslehre  mehr  bleiben,  sondern 
sie  habe  „zutreffenden  Ortes  auch  die  patho- 

.  logischen  Erscheinungen  der  Kriegswirtschaft" 
[(S.  19)  zu  behandeln.  Die  Notwendigkeit  einer 
I  besonderen  Kriegswirtschaftslehre  erscheint  ohne 
weiteres  zweifelhaft,  wenn  sie  es  1.  nur  mit 
wirtschaftspathologischen  Erscheinungen  zu  um 

l  hat,  und  2.  diese  Erscheinungen  außerdem  noch 
im  Zusammenhang  der  allgemeinen  National- 

I  Ökonomie  erörtert  werden. 

Aber  die  Kriegswirtschaftslehre  als  be- 
!  sondere  Disziplin  ist  im  ganzen  zweifel- 

haft. Hinter  ihr  stehen  mehr  aus  der  fort- 
dauernden Kriegsspannung  der  Jahrzehnte 

i  vor  1914  erklärliche  psychologische  Motive 
i  und  wirtschaftspolitische  Zweckerwägungen 
i  als  sachliche  Gründe,  nicht  minder  der  Eifer 
des  Spürens  nach  wirtschaftstheoretisch 
j  unerschlossenen  Gebieten.  Die  Kernfrage, 
die  über  die  Möglichkeit  einer  Kriegswirt- 

schaftslehre entscheidet,  ist  doch  die:  gibt 
es  eine  Wirtschaft  des  Krieges  mit  eigenem 
Prinzip  und  in  selbständiger  Gestaltung? 
Sie  ist  gewiß  denkbar,  etwa  in  Gestalt 

einer  platonischen  Politeia  mit  ausschließ- 
lichem Kriegszuschnitt,  als  der  Wirtschaft 

eines  habituell  dem  Kriege  und  vom  Kriege 

lebenden  Volkes  mit  entsprechender  Staats- 
und Heeresverfassung.  Eine  solche  Wirt- 

schaft würde  ihrer  Struktur  nach  eine  be- 
sondere eigenartige  Form  darstellen,  die 

mit  Kecht  schlechtweg  als  „Kriegswirt- 
schaft" zu  bezeichnen  wäre,  deren  ökono- 
mische Erscheinungen  in  einer  Sonder- 
disziplin theoretisch  und  praktisch  bearbeitet 

werden  könnten.      Sie  kann  auch   zu   be- 
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sonderen  Erkenntniszwecken  als  Idealtypns 

(im  Sinne  Max  Webers)  gedanklich  kon- struiert werden  und  hat  in  dieser  Art  einen 

gewissen  Erkenntniswert  auch  für  die  Er- 
fassung der  empirischen  Kriegswirtschaften. 

Aber  eine  solche  gedankliche  idealtypische 
Konstruktion  hat  weder  Neurath  noch 
Schmid  noch  v.  Mayr  gewollt  und  zugrunde 
gelegt.  Für  feudalwirtschaftliche  Zeiten 
mag  ein  solches  Gedankengebilde  eher  Wert 
haben  als  für  die  Weltverflochtenheit  mo- 

derner Wirtschaften.  Sein  Erkenntniswert 
im  Zeitalter  des  weltwirtschaftlichen  Hoch- 

kapitalismus ist  gering.  Daher  können  wir 
diese  idealtypische  Konstruktion  auf  sich 
beruhen  lassen  und  uns  fragen,  ob  abgesehen 
von  ihr  die  Möglichkeit  einer  Kriegswirt- 
schaftslehre  als  Sonderdisziplin  gegeben  ist. 

"Wenn  Kriegswirtschaftslehre  als  Sonder- disziplin begründetes  Daseinsrecht  haben 
will,  so  muß  sie  ein  zureichendes  Prinzip 
besitzen.  Dieses  zureichende  Prinzip  kann 
nicht  in  dem  Hinweis  auf  wirtschaftspatho- 

logische Erscheinungen,  auf  Störungen  und 

Komplikationen  der  „normalen"  Friedens- 
wirtschaft gesehen  werden.  Alle  diese  Be- 

griffe weisen  auf  die  tatsächlich  zugrunde 
liegende  Wirtschaftsform  hin  und  besagen 
deutlich,  daß  der  Krieg  wirtschaftliche 

Erscheinungen  zeitigt,  die  nicht  „normal" 
sind,  gemessen  am  normalen  Verlauf  der 
Friedenswirtschaft.  Als  pathologische  Er- 

scheinungen, als  „Störungen"  müssen  sie dann  aber  auch  wissenschaftlich  behandelt 
werden,  d.  h.  auf  der  Basis  und  mit  den 
Mitteln,  Begriffen  und  Strukturzusammen- 

hängen der  Friedenswirtschaft;  es  gibt  dann 
eben  keine  Möglichkeit  der  Kriegswirtschaft 
als  einer  neben  der  Volkswirtschaftslehre 
rangierenden  Disziplin.  Zwar  kann  man  die 
pathologischen  Erscheinungen  darstellend 
und  beschreibend  isolieren,  aber  das  ist 
dann  doch  keine  theoretische  und  praktische 
Kriegsnationalökonomie.  Es  wäre  ungefähr 
o,  wie  wenn  man  eine  theoretische  und 
praktische  Krisenlehre  als  Sonderdisziplin 

die  Volkswirtschaftslehre  stellen  wollte. 
Nicht  besser  steht  es  mit  Neuraths  grund- 

legendem Prinzip  Seiner  Meinung  nach  hat 
die  Kriegswirtschaftslehre  die  Vorteile  und 
Nachteile,  welche  im  Gefolge  des  Krieges 
auftreten,  zu  erforschen.  Vorteile  und  Nach- 

teile einer  Erscheinung  sind  aber,  wie 
Eulenburg  (Archiv  für  Sozialwissenschaft, 
Bd.  XL1I1.  S.  304)  zutreffend  bemerkt,  kein 

chaftliches  Einteilungsprinzip;  wenn 
sie  das  wären,  würde  die  Botanik  sich  be- 

I  önnen  mit  einer  Einteilung  der 
Pflanzen  in  nützliehe  und  schädliche.  Auch 

he,  daß  andere  Ursachen  in  der 
wtscbafl  mitspielen  als  in  der 

nedenswirt-cliat't,  gibt  kein  zutreffendes Fnueilungsprinzip;  die  „anderen  Ursachen" 

sagen  über  die  Qualität  der  volkswirtschaft- 
lichen Erscheinungen  noch  nichts  aus.  Soll 

die  Kriegswirtschaft  wissenschaftliche  Dar- 
stellung in  einer  Sonderdisziplin  erfahren, 

so  muß  sie  wesentliche  wirtschaftliche  Merk- 
male haben,  beispielsweise  hinsichtlich  der 

Struktur  der  Eigentumsverhältnisse,  des  Ver- 
kehrs, der  funktionalen  Erscheinungen. 

Hat  sie  die  nicht,  so  kann  füglich  die  Kriegs- 
wirtschaftslehre auf  sich  beruhen  bleiben. 

Die  Kriegswirtschaften,  welche  Neurath  zur 
Gewinnung  seiner  Kriegsnationalökonomie 
heranzieht,  sind  alle  pathologische  Ausge- 

staltungen und  Störungen  einer  je  beson- 
deren Wirtschaftsform;  sie  sind  also  keine 

Wirtschaftsformen  für  sich.  Ihre  Grund- 
begriffe sind  die  Grundbegriffe  der  je  zu- 
grunde liegenden  Friedenswirtschaft,  ihre 

Funktionen  sind  Grundfunktionen  der 
Friedenswirtschaft,  ihre  Wirtschaftspolitik 
baut,  auf  der  je  zugrunde  liegenden  Wirt- 

schaftsverfassung auf.  Eine  Betrachtung 
der  Kriegswirtschaft  kann  nie  loskommen 
von  der  Grundgestalt  einer  besonderen 
geschichtlichen  Form  der  Friedenswirtschaft. 
Diese  Tatsache  verurteilt  den  Versuch  Neu- 

raths, durch  Zusammenfassung  des  Gemein- 
samen aller  geschichtlichen  Kriegswirtschafts- 

formen zu  einer  allgemeinen  Kriegswirt- 
schaftslehre zu  kommen. 

Es  bleibt  bei  alledem  ein  wesentlicher 

Fortschritt  der  Neurathschen  und  v.  Mayr- 
schen  Darlegungen,  daß  sie  die  schlecht- 
hinnige  Auffassung  der  Kriegswirtschaft 
als  eines  Systems  von  Maßnahmen  der 
Wirtschaftspolitik  vermieden  haben.  Die 
Mehrzahl  der  kriegswirtschaftlichen  Arbeiten 
beachtet  diese  Unterscheidung  nicht,  setzt 
Kriegswirtschaftslehre  gleich  Kriegswirt- 

schaftspolitik. Und  doch  müssen  die 
beiden  unterschieden  werden.  Die  Erfahrung 
aller  Kriegswirtschaft,  zumal  im  Weltkriege, 
zeigt,  daß  und  wieweit  im  Einzelfalle  Wirt- 

schaftspolitik und  tatsächliche  funktionale 
Erscheinungen  der  Wirtschaft  auseinander- 

fallen. Die  Wirtschaftspolitik  ist  ein  Zu- 
sammenhang von  Zwecksetzungen  staatlicher 

und  gesellschaftlicher  Machtfaktoren  in  der 
Richtung  einer  erwünschten  Gestaltung  wirt- 

schaftlicher Zustände  und  Vorgänge.  Wie 
diese  Maßnahmen  auf  die  Wirtschaft  wirken, 
ob  sie  Erfolg  haben  oder  nicht,  in  welchem 
Maße  unbezielte  und  unerwünschte  Neben- 

erscheinungen an  sie  anknüpfen,  das  ist 
eine  ganz  andere  Frage.  Ihr  kommt  man 
nur  näher,  wenn  man  die  beiden  Dinge  trennt, 
einerseits  die  Wirtschaft  betrachtet  nach 

Struktur,  Verfassung,  funktionalem  Zu- 
sammenhang unter  dem  Einfluß  des  Krieges, 

andererseits  die  wirtschaftspolitischen  Maß- nahmen. 

Es  bleiben  also  drei  Möglichkeiten  kriegs- 
wirtschaftlicher Untersuchung;:  1.  historische 
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Beschreibung  der  volkswirtschaftlichen 
Kriegszustände,  2.  systematische  Unter  j 
suchung  und  Darstellung  der  Wirtschafts- 

politik im  Kriege,  3.  die  Untersuchung  der 
allgemeinen  Wechselwirkungen  zwischen 
Krieg  und  Wirtschaft  —  alle  drei  Forschungs- 

richtungen gebunden  an  Struktur,  Ver- 
fassung, Grundbegriffe  und  Lebensprozeß 

einer  je  zugrunde  liegenden  Friedensform 
der  Wirtschaft, 

Was  die  theoretische  Untersuchung  der 
Wechselwirkungen  zwischen  Krieg  und  Wirt- 

schaft anbelangt,  so  ist  sie  bisher  sehr  zu  kurz 
gekommen.  Wir  erwähnen  einige  Autoren,  die 
sich  nähet  mit  ihr  befaßt  haben:  Plenge, 
Der  Im i   ind  die  Volkswirtschaft,  eine  weit- 
f  reifende  gest  bichtliche  und  systematische  Studie, 
,ederer  (Aren.  t.  S.,  Bd.  XL,  S  .118ff.  und 
Bd.  XUII.  S.  1  ff.),  Eulenburg  (Archiv. 
Bd.  XL II.  Zur  Theorie  der  Kriegswin 
beide  letzterwähnten  Arbeiten  bedeutsame  syste- 

matische Versuche  der  Darstellung  der  wirt- 
schaftlichen Folgeerscheinungen  des  Krieges. 

Beachtenswerte  weitere  Arbeiten  liegen  vor  von 
Gothein,  Jaffe,  Levy  u.  a. 

Die  Einwirkung  des  Krieges  auf  die 
Wirtschaft  wird  vielfach  anter  Begriff  und  Er- 

scheinung der  Wirtschaftskrise  subsummiert. 
Das  geschieh1  mit  gewissem  Recht.  Blanche 
Erscheinungen  der  Kriegswirtschaft  laufen 
durchaus  parallel  Erscheinungen  der  Wirt- 

schaftskrise; und  wer  gar  als  Krise  auffaßt 

i'ede  akute  Störung  des  Gleichgewichts  von 'roduktion  und  Verbrauch,  hat  um  so  mehr 
Recht  zu  jener  Gleichsetzung. 

Aber  das   Bindringen  in  die   Erscheinungen 
und  das  Wesen  der  Brise  lehrt,  wie  verschieden- 

artiger Natur  sie  sein  können;  wir  verweisen  auf 
Sombarts  Syst  eint'  tik  der  Krisen!  Es  kommt 
wesentlich  auf  die  Ursachen  an,  die  die  Krisen 
auslösen,  ihre  Art  und  Gestalt  bestimmt  Art  und 
Gestalt  der  Störungen.  Mit  Sombart  unter- 

scheiden wir  wirtschaftliche  und  außerwirt- 
schaftliche Ursachen  der  Krisen.  Die  wirt- 
schaftlichen können  aus  dem  Lebensprozeß  der 

Verkehrswirtschaft  selbst  herausbrechen;  wir 
haben  es  dann  mit  Wirtschaftskrisen  im  spezi- 

fischen Sinne  zu  tun;  sie  können  aber  auch  aus 
mehr  von  außen  und  zufallig  wirkenden 
Ursachen  entspringen.  Die  spezifische  Wirt- 

schaftskrise hat  die  Tendenz,  allgemein 
und  umfassend  zu  sein,  die  anderen  Wirt- 

schaftskrisen sind  tendenziell  Teilkrisen.  Der 
Krieg  ist  zweifellos  eine  akute  Störung  des 
Gleichgewichts  von  Produktion  und  Verbrauch 
und  zwar  aus  einer  außerwirtschaftlichen  Ur- 

sache. Wie  wirkt  die  Kriegskrise?  Gewisse 
Erscheinungen  sind  ähnlich  wie  in  der  spezi- 

fischen Wirtschaftskrise.  Es  setzt  eine  Ver- 
trauenserschütterung ein,  die  zur  Flucht  aus 

dem  Verkelirszusammenhang  führt;  die  Preise 
geraten  in  starke  Bewegung,  die  Unternehmungs- 

lust stockt,  die  Arbeitsmärkte  sind  überführt, 
der  Absatz  stockt.  Darüber  darf  man  die 
Unterschiede  nicht  übersehen.  Die  spezifische 
Wirtschaftskrise  folgt  auf  Hochkonjunktur,  ist 
Reaktionserscheinung  gegen  sie;   sie   baut   die 

starke  industrielle  Beschäftigung  ab,  dämpft 
die  Expansion,  wirft  die  Warenpreise,  die  Profite, 
die  Löhne.  Die  Kriegskrise  kann  das  Wirtschafts- 

leben in  jedem  Zustand  treffen,  in  Depression, 
in  Krise  wie  in  Hochkonjunktur.  Sie  hat  also 
nicht  den  Charakter  einer  Reaktionserseheinung, 
ihr  Verlauf  ist  nicht  bestimmt  durch  die  voran- 

gehende Zustandsverfassung  der  Volkswirtschaft. 
Das  hat  bedeutsame  Folgen.  Die  Wirtschafts- 

krise hängt  nach  Einzelerscheinung,  Intensität 
und  Umfang  durchaus  zusammen  mit  der  voran- 

gegangenen Konjunktur.  Von  der  Kriegskrise 
gilt  das  nicht.  Die  Vertrauenserschütterung  der 
Wirtschaftskrise  hängt  von  Grad  und  Umfang 
der  Marktüberführung  ab,  die  Vertrauenser- 

schütterung tler  Kriegskrise  ist  allgemein,  intensiv 
und  trifft  den  Verkehrszusammenhang  im  Ganzen 
und  Innersten.  Der  Unterschied  zwischen  der 
Vertrauenserschütterung  in  der  Wirtschaftskrise 
und  in  der  Kriegskrise  tritt  darin  zutage:  bei 
der  Wirtschaftskrise  vollzieht  sich  die  Flucht 
aus  dem  Verkehrszusammenhang  in  das  Geld, 
d.  lt.  in  jedes  eingebürgerte  Geldzeichen.  Bei 
der  Kriegskrise  geht  die  Flucht  nach  doppelter 
Richtung,  teils  ins  Geld,  und  zwar  ins  „bare" 
Geld  strenger  Knappscher  Terminologie,  teils 
in  die  Ware.  Daher  auch  doppelte  Weiter- 

wirkung: partielles  Unverkäufhchwerden  von 
Ware  mit  der  Folge  sprunghaft  sinkender  Preise, 
partiell  überstarke  Nachfrage  mit  der  Wirkung 
panikartiger  Preissteigerungen.  Die  Kriegskrise 
ist  also  keine  einheitliche  Erscheinung,  ihr 
folgt  teil  weis-  stürmische  Nachfrage  in  hoch- 
konjunkturellen  Formen,  aber  nur  hinsichtlich 
der  schon  in  Zirkulation  gesetzten  oder  zirku- 
lationsreilen  Ware,  die  Produktion  kann  dabei 
stockeml  bleiben,  Arbeitslosigkeit-  kann  dabei 
vorherrschen.  Bei  der  Wirtschaftskrise  ferner 
korrigieren  sich  Uebertreibungen,  entladen  sich 
Spannungen,  die  in  der  Hochkonjunktur  erzeugt 
wurden.  Ausmaß  und  Dauer  der  Krise  und  der 
neue  Glcichgewichtsstand  zwischen  Produktion 
und  Verbrauch  regulieren  sich  automatisch  aus. 
Anders  bei  der  Kriegskrise.  Ausmaß  und  Dauer 
hängen  hier  von  ganz  anderen  Ursachen  und 
Bedingungen  ab,  ein  neuer  Gleichgewichtszustand 
ist  villejeln  gar  nicht  erreichbar.  Und  nicht 
zuletzt:  die  Wirtschaftskrise  zerstört  gewiß  viel 
privatwirtschaftliche  Vermögenswerte,  greift  aber 
nicht  notwendig  an  die  Vermögenssubstanz 
und  in  die  realen  Produktivkräfte  der  Volks- 

wirtschaft. Die  Kriegskrise  dagegen  hat  die 
Tendenz,  die  nominalen  Vermögenswarte  zu 
vermehren  unter  Zugriff  auf  die  Substanz  des 
volkswirtschaftlichen  Realkapitals.  —  Daraus 
für  uns  die  Folgerung:  die  allgemeine  Krisen- 

lehre ist  keine  Kriegswirtschaftslehre  trotz 
mancher  paralleler  Erscheinungen. 

Welches  ist  nun,  mit  Ledererzu sprechen, 

der  „reale  ökonomische  Prozeß",  der  während 
des  Krieges  spielt?  Wie  wirkt  der  moderne 
Krieg  auf  die  gegenwärtige  Volkswirtschaft 
ein?  Augenscheinlich  liegen  zwei  Ab- 

straktionen vor:  moderner  Krieg  und  moderne 
Wirtschaft.  Sie  sind  berechtigt.  Es  gibt 
eine  relativ  allgemeine  Form  der  modernen 
Wirtschaft,  sie  stellt  sich  dar  als  arbeits- 

teilige Massenproduktion,  organisiert  nach 
Gesichtspunkten  des  um  eine  zu  vermehrende 
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Kapitalsumme  kreisenden  privatwirtschaft- 
lielien  Interesses  auf  der  Basis  von  Privat- 

eigentum, freiem  Vertragsrecht  und  Lohn- 
arbeit. Es  gibt  eine  relativ  allgemeine  Form 

des  modernen  Krieges:  es  ist  der  Krieg  der 
Massenheere  auf  Grundlage  allgemeiner 

Heerespflicht  unter  stärkstem  Einsatz  von 

technisch  hochwertigem  Material  bei  gleich- 
zeitiger Mobilisierung  aller  Wirtschaftskräfte 

für  den  Kriegszweck.  Mit  Hilfe  dieser 

relativ  allgemeinen  Begriffe  kann  die  Ein- 

wirkung des  Krieges  auf  die  "Wirtschaft untersucht  werden. 

"Welches  sind  nun  die  wirtschaftlichen 
und  wirtschaftlich  wichtigen  Tatbestände, 

die  der  Krieg  in  sich  schließt?  Das  wirt- 
schaftliche Wesen  des  Krieges  —  den  Kriegs- 

vorgang als  solchen  betrachtet  —  ist  Wert- 
zerstörung im  Aufwand  von  Menschen 

und  Material;  in  einem  Umfange,  der  nach 
dem  Einzelfall  wechselt.  Der  Kriegsvorgang 
ist  zunächst  immer  Kostenaufwand  ohne 
wirtschaftlichen  Ertrag.  Der  Wertvernich- 
tungsvorgang  ist  äquivalentlos,  trägt  keinen 
wirtschaftlichen  Zweck  in  sich.  Daran 
schließen  wirtschaftlich  wichtige  Erschei- 

nungen an:  der  Bestand  an  Arbeitskräften 
wird  durch  die  Einziehung  von  Mannschaften 
vermindert,  Vorräte  werden  beschleunigt 
aufgebraucht,  Kapitalien  mobilisiert  zu  Ver- 

brauchszwecken. Der  Staat  als  Subjekt  der 
Kriegsführung  sucht  die  Wirtschaft  nach 
Richtung  und  Ausmaß  der  Produktion 
unter  den  Zweck  der  Kriegsführung  zu 
stellen,  eventuell  gegen  die  privatwirtschaft- 

lichen Interessen.  Die  Kriegführung  ruht 
auf  der  Wirtschaftskraft. 

An  drei  Punkten  können  diese  wirt- 
schaftlichen und  wirtschaftlich  wichtigen 

Erscheinungen  des  Krieges  die  Wirtschaft 
treffen: 

1.  in  der  grundlegenden  Verfassung, 
2.  in  ihrem  Lebensprozeß  (Produktion, 

Zirkulation,  Verbrauch), 
3.  in  ihren  Entfaltungstendenzen. 

1.  Die  Einwirkung  des  Krieges  auf  die 
Verfassung  der  Wirtschaft.  Als  grund- 

legende Verfassung  der  neuzeitlichen  Wirt- 
schaft haben  wir  anzusprechen  Privateigen- 

tum und  Erbrecht,  persönliche  Verfügungs- 
Ereiheit  in  der  Verwertung  von  Kapital  und 
Arbeit  durch  das  Mittel  freier  Verträge, 
Ausrichtung  des  wirtschaftlichen  Handelns 

Privatinteressen,  Rationalisierung  auf 
mit  der  Folge  der  maschi- 

nellen M.i  senproduktion  im  Großbetrieb. 
H»1    ,!  üche    Kriegführung   unver- 

meidliche   Rückwirkungen    auf    diese    Ver- 
odlagen    der   Wirtschaft?      Sie 

k''1""  piehweise:    Da   in Tagen  der  Staat  keine  Vorrats- 
wirUchaft  als  Krie^svorbereitung  betreibt, 
iLt   er  für  die  Befriedigung  seiner  Massen- 

bedürfnisse im  Kriege  angewiesen  auf  die 
erreichbaren  privaten  Vorratslager.  Er  kann 
sie  an  sich  ziehen  durch  Kauf,  also  auf  der 
Grundlage  des  Privateigentums  und  des 
freien  Vertragsrechtes,  er  kann  sie  aber  auch 
beschlagnahmen.  Ebenso  kann  er  allgemeine 
Arbeitspflicht  einführen,  ebenso  kann  er 
den  ganzen  Produktions-  und  Verteilungs- 

prozeß zwangsläufig  regeln.  Es  gibt  in 
jedem  Kriege  Fälle  dringender  Not,  wo  der 
Weg  zur  Güterbeschaffung  durch  freien 
Vertrag  aus  dem  einen  oder  anderen  Grunde 
nicht  zum  Ziele  führt  und  wo  die  salus 
publica  die  Beiseiteschiebung  privater  Rechte 
verlangt.  Die  Fälle  liegen  verschieden; 
England  chartert  zwangsmäßig  Schiffe, 
pachtet  zwangsweise  Munitionswerke. 
Deutschland  beschlagnahmt  die  Ernten  und 
die  Metallvorräte.  Der  gleiche  Vorgang 
hinsichtlich  der  persönlichen  Verfügungs- 

freiheit von  Kapital  und  Arbeit,  ja  er  wirkt 
sich  hier  noch  schärfer  aus,  weil  die  Art 
der  Verwertung  kriegswichtiger  ist,  als  die 
Eigentumsrechte  es  sind.  Bestimmte  Pro- 

duktionszweige müssen  gewaltsam  ausge- 
dehnt und  gesteigert  werden  zu  Kriegs- 

zwecken, Kapital  und  Arbeit  und  Unter- 
nehmerwille müssen  auf  sie  hingelenkt 

werden;  das  geht  nur  durch  Verkürzung 
von  deren  Einsatz  an  anderen  minder 
wichtigen  Stellen.  Diese  Umstellung  kann 
erzielt  werden  unter  Wahrung  der  Vertrags- 

und Verfügungsfreiheit  durch  das  Mittel 
hoher  Preisgebote  (Anreizpolitik).  Aber 
bei  der  Zweischneidigkeit  dieser  Anreizpolitik, 
bei  ihrer  Kostspieligkeit  und  ihrem  unge- 

wissen Erfolg  liegt  die  Wahrscheinlichkeit 
nahe,  daß  der  Staat  mit  Zwang  die  Freiheit 
der  Verträge  und  der  privatwirtschaftlichen 
Verfügung  beschneidet.  Das  zeigt  sich 
besonders  gegenüber  der  Handarbeit,  deren 
Kriegsdienstpflicht  ja  stärker  in  unserem 
Bewußtsein  lebt,  als  die  Dienstpflicht  des 
Kapitals  und  der  Intelligenz.  Natürlich 
gehen  hier  die  Eingriffe  in  die  Friedens- 

verhältnisse auch  verschieden  weit,  von  der 
Beseitigung  gewisser  gewerkschaftlicher 
Rechte  bis  zur  Hilfsdienstpflicht  und  dem 
Abkehrschein.  Dasselbe  gilt  hinsichtlich 
der  freien  Preisbildung.  Man  sieht:  die  all- 

gemeinen Grundlagen  und  Einrichtungen 
der  Wirtschaft  können  durch  den  Krieg 
Modifikationen  erleiden,  es  ist  sogar  wahr- 

scheinlich, daß  sie  sie  erleiden.  In  Einzel- 
punkten mögen  diese  Modifikationen  an 

wesentliche  Seiten  der  Wirtschaftsverfassung 
heranrühren.  Aber  sie  heben  diese  selbst 
nicht  auf.  Sie  setzen  Notstandsmaßnahmen, 
die  in  allem  an  die  herrschende  Form  der 
Wirtschaft  anknüpfen,  sich  möglibhst  ihrer 
Mittel  und  Methoden  bedienen.  Sie  bringen 
eine  Norm  in  die  Wirtschaft,  die  als  vorüber- 

gehend gedacht  ist.    Dabei  kann  sich  das  zu- 
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nächst  unbeabsichtigte  Ergebnis  heraus- 
stellen, daß  Einschläge  eines  neuen  Wirt- 

schaftsprinzips neue  Formen  und  Gestal- 
tungen in  der  Wirtschaft  heraufführen, 

deren  Beibehaltung  über  den  Krieg  hinaus 
erwünscht  erscheint.  Und  man  kann  mit 

Sicherheit  sagen,  daß  schon  das  Wirt- 
schaftsexperinient  im  Kriege  für  die  Ver- 

fassung der  Wirtschaft  nicht  ohne  Folgen 
bleibt;  beispielsweise  die  Großbetriebs- 

verstärkung durch  die  Kriegswirtschaft 
—  als  der  konzentrierten  Massenher- 

stellung bei  sparsamster  Rohstoff-  und 
Kraft  auswert  ung  —  wird  sicher  nicht  rück- 

läufig. Aber  in  beiden  Fällen  handelt  es 
sich  um  stärkere  Herausprägung  von  schon 
vorhandenen  oder  neuen  Tendenzen,  keines- 

falls aber  am  den  um  inliegenden  Umbau 

der  alten  Wirtschaftsauffassung.  Das  Kriegs- 
ereignia  ist  ihr  gegenüber  ,, zufällig",  kann 
als  solches  keine  grundlegenden  Struktur- 
wandlungen  mit  sich  bringen,  aber  es  kann 
doch  Tendenzen  verstärken,  Kräfte  entladen, 

die  in  dir  Richtung  einer  neuen  Wir!  chafts- 
Verfassung  treiben. 

2.  Wie  chneidet  der  Krieg  in  den  Lebens- 
prozeß der  modernen  Wirtschaft  ein,  welche 

Auswirkungen  hat  er  auf  Erzeugung,  Um- 
lauf, Verbrauch  der  Güter?  Es  ist  zu  unter- 

scheiden zwischen  Kriegsstoß  und  Kriegs- 
verlauf.  a)  Der  Kriegsstoß  und  die  ihn 
begleitende  allgemeine  vertrauenserschütte- 

iiringt  die  Produktion  ins  Stocken, 
zerreißt  die  Zirkulation  auf  manchen  Märk- 

ten, beschleunigt  sie  auf  anderen  Märkten 
panikartig.  Bares  Geld  und  bestimmte 
Waren  stehen  unter  stürmischer  Nachfrage. 
Die  Flucht  ins  bare  Geld  führt  zu  Preisdruck 

auf  jenen  Märkten,  die  in  der  Kriegspanik 
stocken.  Die  Flucht  in  die  lebensnotwendige 
Ware  führt  zu  wdden  Preisbewegungen, 
ohne  daß  diese  ihrerseits  die  Produktion 

anregen,  denn  die  allgemeine  Unsicherheit. 
der  Lage  kann  den  Produzenten  bestimmen, 
auszuverkaufen  und  seine  Mittel  flüssig 
zu  halten.  Das  gilt  natürlich  noch  mehr 
für  jene  Produzenten,  deren  Absatz  stockt. 
Diese  Sachlage  ist  der  kritische  Punkt  der 
Kriegspanik.  Er  kann  überwunden  werden 
durch  wettherziges  Bereitstellen  von  baren 
Mitteln  durch  ad  hoc  geschaffene  Kredit- 

einrichtungen. Sobald  sie  ihre  Tätigkeit 
aufnehmen,  zerstören  oder  mindern  sie 
für  jeden,  der  irgendwie  den  Kredit  erlangen 
kann,  das  Mißtrauen;  die  Flucht  ins  bare 
Geld  läßt  nach,  die  normalen  Motive  wirt- 

schaftlichen Handelns  können  wieder  ein- 
spielen, wenn  auch  vorsichtig  und  in  be- 

grenztem Umfang,  denn  die  allgemeine 
Sachlage  bleibt  unsicher.  Dabei  kann 
zeitweise  das  Bereitstellen  von  Krediten 
die  Erscheinungen  auf  dem  Warenmarkt 
verstärken:  die  erhöhte  nominale  Kaufkraft 

äußert  sich  in  der  Steigerung  der  Nachfrage 
nach  lebensnotwendigen  Dingen,  greift  viel- 

leicht bei  jetzt  erweitertem  Spielraum  auch 
auf  andere  Märkte  über.  Aber  die  Tatsache, 
daß  Bargeld  erlangbar  ist,  verfehlt  auch 
hier  nicht  ihre  Wirkung;  sie  löst  allmählich 
die  Panik  der  Nachfrage  nach  Waren,  was 
um  so  eher  geschieht,  je  weiter  ab  das 

j  Kriegsereignis  spielt  und  je  mehr  sich  tag- 
I  täglich  jeder  überzeugt,  daß  die  allgemeinen 
j  Bedingungen  des  wirtschaftlichen  Lebens 
eigentlich  noch  die  alten  sind,  nicht  zuletzt: 
je  mehr  Zuversicht  auf  den  Ausgang  des 
Krieges  vorhanden  ist.  Damit  verstärkt 
sich  die  Tendenz  zur  Rückkehr  in  die  ge- 

wohnte Form  des  Lebens  und  wirtsch ält- 
lichen Verfügens.  Wirtschaftspolitische  Maß- 

nahmen fördern  diesen  Vorgang,  denn  der 
moderne  Krieg  verlangt  eine  stark  pulsierende 
Wirtschaft,  angespannte  Kräfte,  intensive 
Produktion.  Das  Plengesche  „Krieg  erzeugt 

Wirtschaft"  gilt  unbedingt  für  die  Krieg- 
führung unserer  neuzeitlichen  Erfahrung. 

b)  Nach  überwundener  Panik  beginnt  die 
Einrichtung  der  Wirtschaft  auf  den 
Krieg.  Es  ist  ohne  weiteres  klar,  daß  sie 
nach  Art,  Stärke  und  Umfang  abhängt 
von  den  Erfordernissen  des  Krieges,  von 
seiner  Dauer  und  seinem  Verlauf.  Der 

Burenkrieg  bedeutete  ebensowenig  eine  Um- 
Bohaltung  der  englischen  Wirtschaft  im 
großen  wie  es  der  russisch-japanische  Krieg 
bedeutete.  Der  spanisch-amerikanische  Krieg 
war  wiederum  ein  ganz  besonderer  Typus, 
für  Amerika  beispielsweise  fast  eine  reine 
Aktion  des  Staatskredits  und  der  Staats- 

finanzen. Bei  allen  Kriegen  der  erwähnten 
Art  reduziert  sich  das  Wirtschaftsprüfern 

in  der  Hauptsache  auf  ein  Finanz-  und 
Staatskreditproblem  mit  gewissen  Rück- 

wirkungen auf  dem  Geld-  und  Kapitalmarkt, 
einige  Produktionszweige  und  eventuell  die 
Währung.  Aber  alle  diese  Kriege  waren 
mehr  oder  minder  Kolonialkriege,  spielten 
an  den  Rändern  der  Wirtschaft  jener  Länder. 
Anderer  Art  schon  war  der  Balkankrieg, 

er  ging  an  die  Zentren  der  betreffenden 
j  Volkswirtschaften  und  zeitigte  im  kleinen 
!  Erscheinungen,  die  sich  im  Weltkrieg  auf 
allergrößter  Stufenleiter  wiederholten.  Wir 
kommen  auf  den  typischen  Kern  dieser 

Erscheinungen,  wenn  wir  bestimmte  Be- 
gleiterscheinungen historischer  Natur  aus- 

schalten, die  der  in  seiner  Art  einzige  Welt- 
krieg mit  sich  brachte.  Als  solche  be- 

trachten wir  die  Ausdehnung  des  Krieges, 
der  fast  die  ganze  Oekumene  umfaßte;  als 
solche  betrachten  wir  auch  die  umfassende 
wirtschaftliche  Isolierung  der  einen  krieg- 

führenden Partei  in  Verbindung  mit  ihrer 
Unmöglichkeit,  sich  dauernd  aus  eigener 
Wirtschaftskraft  halten  zu  können  —  die 
Ueberführung  in  den  geschlossenen  Handels- 
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staat  ist  keine  irgendwie  allgemeine  Be- 
gleiterscheinung der  Wirtschaft  im  Kriege. 

Die  wesentlichen  Einwirkungen  des  Krieges 

auf  die  Wirtschaft  stammen  aus  diesen 
Ursachen:  der  neuzeitliche  Krieg  ist  der 

Krieg  von  Massen  auf  Grundlage  allgemeiner 

Heerespflicht,  er  ist  ein  Krieg  mittels  hoch- entwickelter technischer  Ausrüstung;  der 
Staat  bedient  sich  dieser  Wirtschaft  als 
Mittel  der  Kriegführung,  setzt  sie  ein  zur 
Steigerung  der  eigenen  Schlagkraft,  zur 

Schwächung  der  feindlichen,  die  privat- 
wirtschaftlichen Bestimmungen  in  Produk- 

tion und  Verbrauch  treten  zurück  gegen- 
über den  Zwecken  des  kriegführenden  Staates, 

dieser  hat  einen  starken  Kapitalbedarf  und 
einen  starken  Bedarf  an  Warenvorräten. 
Dazu  sind  psychologische  Tatbestände  von 
Bedeutung:  ein  Unsicherheitsmoment  in 
der  Produktion,  mit  der  Wirkung  teils  einer 
zurückhaltenden  Wirtschaftsgebahrung,  teils 
spekulativer  Anreize. 

Wie  wirkt  der  Krieg  auf  den  Güter- 
verbrauch? Die  freie  Bewegung  der  Be- 

dürfnisse und  ihrer  Befriedigung  nach  Maß- 
gabe der  durch  das  jeweilige  Einkommen 

repräsentierten  Kaufkraft  ist  die  Kegel 
unter  normalen  Umständen.  Indem  wir 

..Kaufkraft"  sagen,  beziehen  wir  uns  auf 
ein  bestimmtes  Verhältnis  zwischen  Pro- 

duktion und  Konsum;  es  hat  die  Tendenz 
zur  Gleichgewichtslage  im  normalen  Wirt- 
-chaftsverlauf.  Der  Krieg  bedeutet  die 
Störung  der  alten  Gleichgewichtslage,  ohne 
daß  eine  neue  sofort  gefunden  oder  über- 

haupt bei  längerer  Dauer  des  Krieges  er- 
reichbar ist.  Woher  die  Störung?  Sie  stammt 

aus  der  Tatsache,  daß  die  Heeresverwaltung 
als  angeheuere  konzentrierte  Nachfrage  von 
stärkster  Dringlichkeit  auftritt.  Teils  ver- 
engl  mc  den  verfügbaren  Gütervorrat  durch 
Requisition,  teils  durch  marktmäßige  Nach- 

frage. Doch  wirkt  nicht  der  volle  Umfang 
dieser  Hceresverwaltungsnachfrage  störend, 
ein  Teil  dieser  Nachfrage  ist  nur  zusammen- 

gefaßt für  die  einberufenen  Mannschaften, 
deren  bisherige  verstreute  Nachfrage  aus- 

fällt. Das  gill  vor  allem  für  Lebensmittel 
und  Kleider.  Es  gill  nicht  für  den  Kriegs- 
materialbedarf  der  Heeresverwaltung.  Die 
Nachfrage   oach   Kriegsmaterial  umschließt 

Örung  in  der  Gleichgewichtslage; 
ihre  Dringlichkeit  führt  zur  Umstellung 
der  Produktion  und  damit  zur  Verengung 
der    bürgerlichen    Bedarfsbefriedigung;    in 

1  mfange   auch   zum   Ersatz   der 
Mideren    Gründen   stockenden    bürger- 

lichen    Verbrauch, nioirlichkeiten    und     Ver- 
oeigung:    es    fehlt    die    Nachfrage 

der  Eingezogenen    für   manche   Märkte,   es 
fehlt    die     Neigung    zum     Luxusverbrauch, 

rung   im    Gefolge  der  neuen 
Nachfrage  wirkt  liemmend  auf 

den  bürgerlichen  Verbrauch,  ebenso  der 
für  manche  Schichten  mindestens  zeitweilig 
eintretende  Rückgang  des  Einkommens. 
Die  Produktion  selbst  steht  unter  ver- 

änderten Bedingungen:  es  fehlt  die  Produktiv- 
kraft der  eingezogenen  Mannschaften.  Mehr 

als  das:  sie  sind  jetzt  reine  Konsumenten 
fremder  Produkte!  Daraus  folgt  unvermeid- 

lich eine  Mehrbelastung  der  noch  wirt- 
schaftlich tätigen  Kräfte,  ein  Minus  an  Pro- 

dukt und  d.  h.  an  Verbrauchskapazität. 
Das  alte  Gleichgewichtsverhältnis  erscheint 
durchaus  verschoben:  Die  Produktion  geht, 
weithin  umgelenkt  auf  neue  Bahnen,  zurück; 
der  bürgerliche  Verbrauch  ebenso,  der  Heeres- 

bedarf zieht  scharf  an.  Seiner  wirtschaft- 
lichen Natur  nach  ist  der  Heeresbedarf 

aber  reiner  Verbrauch,  äquivalentlose  Wert- 
vernichtung. Und  zwar  trifft  diese  Wertver- 

nichtung nicht  nur  Verbrauchsgüter,  son- 
dern auch  Produktivgüter.  Beide  erreichen 

nicht  mehr  den  normalen  „Ausnutzungs- 
koeffizienten" (Eulenburg,  Arch.  Bd.  XLI1I 

S.  361).  Die  Zirkulation  beschleunigt  sich 
entsprechend,  der  Kapitalumschlag  voll- 

zieht sich  in  kürzeren  Perioden  —  zu- 
treffend leitet  Eulenburg  daraus  eine  Ur- 

sache steigender  Profite  an  Kriegsaufträgen 
ab.  Der  Materialhunger  des  Krieges  hat 
andererseits  die  Wirkung  einer  beschleu- 

nigten Abnutzung  der  Produktivkapitalien, 
einer  geringeren  pfleglichen  Behandlung, 
einer  unzureichenden  Ergänzung  und  Er- 

neuerung. Privatwirtschaftlich  können 
Kriegsgewinne  zur  Abschreibung  dienen, 
volkswirtschaftlich  entsteht  eine  reale  Pro- 
duktivitäts-  und  Wertminderung  mit  der 
Wirkung  einer  Senkung  der  Verbrauchs- 

kraft schon  in  der  Gegenwart,  noch  mehr 
für  die  Zukunft.  Wie  weit  diese  Tendenzen 
zur  Auswirkung  gelangen,  hängt  ab  von 
verschiedenen  Bedingungen:  zunächst  und 
in  erster  Linie  von  Dauer  und  Intensität 
des  Krieges;  weiter  davon,  ob  die  Kriegslast 
wirtschaftlich  vom  kriegführenden  Lande 
allein  getragen  werden  muß  oder  ob  Friedens- 

wirtschaften in  den  Dienst  des  Krieges 
gezogen  werden  können;  im  letzteren  Falle 
kann  Mobilisierung  von  Kapitalanlage  im 
Auslande  oder  ausländische  Kreditaufnahme 

die  Verbrauchsverschiebungen  und  Beein- 
trächtigungen des  Produktionsapparates  mil- 

dern bzw.  nicht  zur  vollen  Entfaltung 
kommen  lassen.  Die  Kriegspotenz  des 
Staates,  der  in  der  Lage  ist,  die  ungebrochene 
Produktivkraft  von  Friedenswirtschaften 

durch  Kredit  oder  Abstoß  von  Kapital- 
anlagen für  sich  arbeiten  zu  lassen,  ist  größer 

als  diejenige  solcher  Staaten,  die  dazu, 
sei  es  infolge  Abschluß  vom  Weltverkehr, 
sei  es  durch  Mangel  an  Kredit  oder  an 
liquidierbaren  Auslandsanlagen,  nicht  im- 

stande sind.     Die  Umschichtung  und  Ver- 
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kürzung  des  Verbrauchs,  der  Grad  der  An- 
spannung der  Produktivkapitalien  hängt 

dann  nicht  zuletzt  ab  von  der  Einrichtung 
auf  den  Krieg  in  Gestalt  verstärkter  Wirt- 

schaftlichkeit in  Gebrauch  und  Verbrauch 
der  Güter  wie  der  Arbeit.  Es  ist  eine  Frage 
der  Arbeitsrcserven,  über  die  ein  Land 
verfügt,  wieweil  der  Ausfall  an  Arbeits- 

kraft durch  die  Mobilisierung  einschneidet ; 
es  ist  eine  Frage  der  Vorratsreserven,  wieweil 
der  Verbrauch  Umschichtungen  erleidet,  die 
Produktionsmittel  ergänzl  werden  können; 
es  ist  eine  Frage  der  Sparsamkeit  und  der 
pfleglichen  Behandlung  in  Verbrauch  and 
Gebrauch,  wieweil  man  mil  den  vorhandenen 
Vorräten  and  Produktivguten)  reicht.  Die 
Verbrauchswirtschaft  im  Zeichen  des  Ma- 
terialkrieges,  zumal  wo  Knappheit  an  Ma- 

terial besteht,  richtet  sich  >chärfer  als  je 
nach  dem  Prinzip  des  kleinsten  Mittels: 
reiche  Verbrauchsgewohnheiten  boren  auf, 
anzweckmäßige  Verwendung  weisen  machen 
zweckmäßigeren  Platz.  liaLi  das  privatwirt- 

schaftliche Interesse  dem  GesichtBpunkl  der 
Kriegszweckmäßigkeil  folgt,  dafür  sorgl 
die  Kaufkraft  des  kriegführenden  Staates; 
seine  Zwecke  dirigieren  durch  das  Mittel  de 
Gewinnanreizes  und  gelegentlich  auch  durch 
Zwang  die  Verwendung  der  Güter  in  jene 
Hahnen,  die  dem  maßgebenden  Kriegsz.\seck 
entsprechend  sind. 

Die  theoretischen  Grenzfälle  der  Ver- 
brauchsstörungen liegen  nun  da:  es  kann  der 

Krieg  lediglich  eine  „Standortsänderung" 
(Eulenburg )  des  Verbrauches  mit  sich  bringen 
—  diese  bringt  er  in  jedem  Fall  —  indem 
die  alten  Verbrauch  Gewohnheiten  nach 
Menge  und  Güte  ungefähr  dieselben  bleiben; 
das  wäre  der  Grenzfall  geringster  Störung, 
gegeben  bei  einem  wenig  umfassenden  und 
kurzdauernden  Kriege  oder  bei  reichlicher 
Versorgung  von  außen  her,  bzw.  der  Mög- 

lichkeit stärkster  Reserven  im  Innern  und 

stärkster  Produktionskapazität.  Der  Grenz- 
fall größter  Störung  wäre  dieser:  die  Krieg- 

führung beansprucht  eine  dauernd  wachsende 
Quote  der  Verbrauchsgüter  unter  immer 
stärkerer  Zurückdrängung  des  Privatkon- 

sums, immer  schärferer  Ausholung  der 
Produktivkapitalien  und  der  Böden,  immer 
weiter  greifender  Mobilisierung  von  Kapital- 

substanz zu  Verbrauchszwecken  eventuell 
unter  Verschleuderung  von  Vermögenswerten 
für  ausländische  Zufuhr  mit  dem  Ende  einer 
vollkommenen  Zerstörung  der  Unterlagen 
von  Produktion  und  Konsum  im  Dienste  der 
Kriegführung.  Zwischen  diesen  beiden 
Grenzfällen  liegen  die  empirischen  Erschei- 
nungen. 

Die  Einwirkung  des  Krieges  auf 
Produktion  und  Zirkulation.  Die  Er- 

fordernisse des  Kriegsverbrauchs  bilden  die 
eine    Determinante     der    Produktion,     die 

andere  ist  gegeben  durch  die  veränderten 
Gesamtbedingungen  des  Produktions- 

prozesses selbst,  die  dritte  durch  privat- 
wirtschaftliehe Ueberlegungen.  Oder  anders 

ausgedrückt:  was  fordert  der  kriegführende 
Staat  und  die  Volksversorgung,  welchen 
Aenderungen  untersteht  der  Produktions- 

prozeß, was  ist  für  ihn  rentabel?  Die  erste 
Frage  bietet  die  geringsten  Schwierigkeiten. 
Der  Staat  verlangt  Ausrüstung,  Kriegs- 

material und  Unterhalt  der  Streitkräfte, 
der  bürgerliche  Bedarf  verlangt  Versorgung. 
Bezüglich  des  letzteren  stellten  wir  oben  fest, 
daß  sie  geringeren  oder  größeren  Aenderungen 
gegenüber  Friedenszeit  unterliegen  kann. 
Soweit  der  Heeresbedarf  auf  Kriegsmaterial 
und  Ausrüstung  geht,  stellt  er  eine  neue 
Nachfrage  dar,  der  die  Produktion  sich 
anpassen  muß.  Der  industrielle  Umstellungs- 

prozeß greift  je  nach  Umfang  und  Intensität 
de-  Krieges  mehr  oder  weniger  weit;  er 
vollzieht  sich  leicht  für  Betriebe,  deren 
Friedenserzeugnisse  nach  Art  und  Her- 

stellung .ähnlich  wie  Kriegsbedarf  liegen 
i  manche  Zweige  der  Eisen-,  Montan-  und 
chemischen  Industrie),  er  erschwert  sich, 
je  andersartiger  der  Kriegsbedarf  ist.  Eine 
Volkswirtschaft,  die  aus  reichen  Friedens- 

vorräten und  großem  Kapitalfond  wirt- 
schaften kann,  eine  wendige  und  geschulte 

Arbeiterschaft  besitzt  und  über  hohe  tech- 
nische Kultur  verfügt,  bewältigt,  wie  das 

deutsche  Beispiel  zeigt,  die  Umstellung  ohne 
besondere  Schwierigkeit,  selbst  ohne  Zwang 
und  Kontrolle  des  Staates,  lediglich  unter 

dem  Antrieb  günstiger  Rentabilitätsaus- 
sichten,  zumal  wenn  die  Einengung  der  alten 
Märkte  mithilft.  Wenn  die  Knappheit  an 
Roh  toffen  zur  Bewirtschaftung  nötigt,  kann 
die  Bewirtschaftungsstelle  durch  Freigabe 
und  Zuteilung  die  Produktion  noch  stärker 
in  die  erwünschte  Richtung  treiben.  Eine 
gleiche  Handhabe  bietet  amtliche  Höchst- 

preisfestsetzung. Bei  allgemeinem  Knapp- 
werden der  Rohstoffe  mit  der  Folge  um- 

fassender Bewirtschaftung  kann  der  Pro- 
duktionsprozeß in  eine  gewisse  Zwangs- 

läufigkeit nach  den  Direktiven  des  krieg- 
führenden Staates  gebracht  werden. 

Neben  veränderten  Verbrauchsanforde- 
rungen sind  bedeutsam  die  veränderten 

Produktionsbedingungen.  Sie  liegen  auf 
der  Seite  von  Arbeit  und  Kapital.  Die 
Mobilmachung  entzieht  Arbeitskräfte,  der 
Ersatz  ist  in  jedem  Falle  schwierig,  min- 

destens soweit  es  auf  Schulung  und  In- 
telligenz ankommt.  Die  Erzeugung  leidet 

darunter  nach  Menge  und  Güte,  der  Pro- 
duktionsprozeß kommt  aus  den  Reibungen 

nicht  heraus.  Auch  die  Anerkennung  be- 
stimmter Arbeiterkategorien  als  „unab- 

kömmlich" beseitigt  jene  Schwierigkeiten 
nicht.     Sie  können  sich  zum  Notstand  ver- 
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schärfen,  wenn  Rohstoff-,  Betriebsmittel- 
und  Verarbeitungsschwierigkeiten  auftauchen. 
Der  normale  Produktionsprozeß  erleidet  dann 
dauernde  Gefährdung  und  Unterbrechung 
durch  fehlendes  oder  schlechtes  Material, 
durch  schwer  zu  behandelnde  Ersatzstoffe, 

durch  unzulängliche  Betriebs-  und  Hilfs- 

stoffe zumal  in  der  „umgestellten"  In- 
dustrie. Die  Unmöglichkeit,  den  Zustand 

der  Werkmittel  und  Betriebsanlagen  mit 
der  im  Frieden  üblichen  Sorgfalt  zu  er- 

gänzen und  zu  erneuern,  führt  auf  die  Dauer 
zu  beschleunigter  Erschöpfung  der  Pro- 

duktivkapitalien —  in  der  Landwirtschaft 
zur  Erschöpfung  der  Böden  und  des  lebenden 
und  toten  Inventars  —  und  damit  zur 
Senkung  der  Erträge  nach  Menge  und  Güte, 
eventuell  bis  auf  den  Punkt,  wo  der 
ganze  Produktionsprozeß  sich  totläuft  am 
Mangel  seiner  absoluten  Funktionsbedin- 
gungen. 

Und  nun  das  privatwirtschaftliche  In- 
teresse in  seiner  Bedeutung  für  die  Pro- 

duktion! Es  kann  sich  von  selbst  auf  Kriegs- 
produktion einspielen  durch  Preispolitik 

des  auftraggebenden  Staates  bzw.  durch  die 
Lohnpolitik.  Zu  deren  Unterstützung  können 
Verbote  für  bestimmte  Verwendungszwecke 
erlassen  werden,  als  weitere  Stufe  zentrale 
Bewirtschaftung  und  Zuteilung  für  den 
staatlich  petzten  Zweck.  Das  äußerste 
ist  Ausschaltung  der  privatwirtschaftlichen 
Entscheidung  und  deren  Ersatz  durch 
zwingende  Norm,  bis  zum  völligen  Betrieb 
der  Kriegsproduktion  durch  den  Staat 
selbst.  Dieser  äußerste  Punkt  bedeutet 
Btaa* liehe  Eigenwirtschaft:  die  Entschei- 

dung über  Produkt,  Produktionsart  und 
Produktionsbetrieb,  sowie  über  den  Ver- 
braucli  der  Produkte  liegt  zentralisiert  in 
der  Hand  des  Staates;  dessen  Bestimmungs- 

kraft hat  dann  nur  eine  Grenze:  am  Vor- 
handensein der  sachlichen  Produktions- 

mittel und  der  verfügbaren  Arbeitskraft. 
Die  Wirtschaftsverfassung  ist  in  solchen 

auf  ein  neues  Prinzip  gestellt:  auf  die 
rni  >se  des  kriegführenden  Staates  aus- 

las ist  die  eine  innere  Linie 
der  Kriegswirtschaft.  Eine  andere  nicht 
minder  deutliche  geht  auf  Zusammenfassung 
der  Produktivkräfte  und  einheitliche  Ver- 

'■r  Sie  liegt  begründet  im  Wesen 
Kriegsauftrages:  er  ist  Massen- 

nitt lieher  stabiler  Qualität, 
und  gehl  auf  Normal-  und  Typenprodukte; 
er  verlangt  häufig  ein  technisches  Ineinander- 

n  verschiedener  Produktionsunter- 
nehmen; er  i  i  in  dubio  dringlich,  und  nicht 

tuletzt  ist  er  Auftrag  aus  einer  bestimmten 
Hand,  die  möglichsl  mit  wenigen  Auftrag- 

nehmern zu  tun  haben  kann  und  will. 
ll,r  |ntere  B  an  reichlicher  Produktion  ist starker  ah  ihr  Preisinteresse.   Damit  scheidet 

ein  wichtiges  Konkurrenzmotiv  aus.  Die 
Wirkung  ist  einerseits  stärkere  Bildung  von 
Angebotsverbänden  und  Befestigung  der 
schon  vorhandenen  Gebilde  dieser  Art; 
andererseits  Betriebskonzentration  und  Kom- 

bination, weil  diese  Zusammenfassungen 
erhöhte  Leistungsfähigkeit  und  Anpassung 
aufweisen.  Rentabilitätserwägungen  und 
Nutzbarmachung  von  Kriegsgewinnen  weisen 
in  die  gleiche  Richtung.  Im  übrigen  gilt 
auch  bezüglich  der  Einwirkung  des  Krieges 
auf  die  Produktion,  daß  seine  Dauer  und  sein 
Umfang  für  den  Grad  der  Einwirkung  ent- 

scheidend sind.  Auch  hier  pendelt  die  wirk- 
liche Gestaltung  der  Dinge  zwischen  zwei 

theoretischen  Grenzfällen.  Der  eine  Grenz- 
fall, das  Mindestmaß  der  Einwirkung,  stellt 

sich  dar  als  teilweise  Verschiebung  in  den 
Arbeitskräften,  in  der  Nachfrage  und  in  der 
Produktionsrichtung  bestimmter  für  den 
Krieg  arbeitender  Ausschnitte  von  Pro- 

duktionszweigen; der  andere  Grenzfall,  das 
Höchstmaß  der  Einwirkungen,  besteht  darin, 
daß  alle  Kräfte  der  Wirtschaft  für  den  Krieg 
mobilisiert  sind,  also  für  einen  kontinuier- 

lichen Prozeß  der  äquivalentlosen  Wert- 
zerstörung, an  dessen  Ende  im  äußersten 

Falle  der  Zusammenbruch  der  Produktion 
steht.  Wie  weit  dieser  Punkt  hinauszu- 

schieben ist,  hängt  ab  von  den  Arbeiter-, 
Rohstoff-  und  Kapitalreserven,  die  die 
kriegführende  Volkswirtschaft  im  In-  und 
Auslande  verfügbar  machen  kann. 

Störungen  der  Zirkulation  ergeben  sich 
daraus,  daß  das  Gleichgewicht  zwischen 
Produktion  und  Verbrauch  verloren  geht, 
durch  das  Abbrechen  des  friedensmäßigen 
Ineinanderspielens  von  Erzeugung  und  Be- 

darf. Der  Grad  der  Einwirkung  des  Krieges 
auf  Produktion  und  Verbrauch  ist  natürlich 
verbindlich  für  die  Stärke  der  Zirkulations- 

störung. Entsprechend  den  beiden  theore- 
tischen Grenzfällen  bei  Verbrauch  und 

Erzeugung  liegen  die  Grenzfälle  in  der 
Störung  der  Zirkulation.  Ihre  Minimal- 

grenze ist  gegeben  mit  jenem  schlechthin 
unvermeidlichen  Minimum  an  Verbrauchs- 

und Produktionsstörungen,  das  der  Krieg 
mitbringt.  In  dem  Falle  verschieben  sich 
die  Zirkulationswege  nach  Maßgabe  der 
neuen  Verbraucher,  der  neuen  Verbrauchs- 

arten und  -mengen,  der  verschobenen  Pro- 
duktionswege und  Produktionsmengen.  Die 

Zirkulation  stellt  sich  unter  Störungen  um 
und  kann  eventuell  bald  wieder  zu  einem 

neuen  Gleichgewicht  gelangen.  Der  Maximal- 
fall der  Störungen  ist  entsprechend  gebunden 

an  den  Maxi  mal  fall  der  Verbrauchs-  und 
Produktionsstörung.  Der  äußerste  Punkt 
wäre  hier  das  völlige  Zerreißen  der  Zirku- 

lation entsprechend  dem  Zusammenbruch 
der  Produktion.  Zwischen  diesen  Grenzfällen 
liegen  die  empirischen  Gestalten. 
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Wesentlich  im  Hinblick  auf  die  deut- 
schen Verhältnisse  während  des  Weltkrieges 

haben  Lederer  und  Eulenburg  das  Zirku- 
lationsproblem  behandelt.  Im  Anschluß 
an  beider  Darlegungen  kann  das  Bild  der 
Zirkulationsstörungen  in  Deutschland  wäh- 

rend des  Krieges  in  seinem  Grundzug 
folgendermaßen  gefaßt  werden.  Der  Be- 

dürfnisstand des  Staates  und  der  Privaten 
verschiebt  sich;  die  Abschließung  vom 
Auslande  verschüttet  weite  Strecken  des 
alten  Zirkulationsweges;  ebenso  wirkt  Min- 

derung und  Umstellung  des  inländischen 
Verbrauchs.  Die  Kriegsproduktion  eröffnet 
neue  Zirkulationswege;  sie  werden  haupt- 

sächlich von  der  Rüstungsindustrie  geboten. 
Aber  deren  Umsätze  gehen  nicht  nach  der 
Formel  W  —  G— W,  der  Prozeß  stockt  bei 
Ware  gegen  Geld,  der  Staat  zahlt  mit 
zusätzlicher  abstrakter  Kaufkraft.  Die 
gleiche  Wirkung  haben  Armenunterstützung 
und  langsichtige  Kapitalanlagen.  ,,Die 
Volkswirtschaft  muß  trachten  zu  leben, 
Leben  aber  bedeutet  wirtschaftlich  den  Um- 

lauf von  Verbrauchsgütern"  (Lederer,  Arch. 
f.  S.,  Bd.  XL,  S.  L36).  Der  Konsumtionsfond 
mindert  sich  mit  dem  Rückgang  der  Pro- 

duktion, die  Kapitalbildung  wird  geschwächt, 
es  sinkt  der  Akkumulationsfond.  Die  Re- 

produktion des  Kapitals  stockt  zu  Lasten 
des  realen  Volksvermögens.  Unterkapitali- 
sation  ist  die  Folge.  Auch  aus  der  Preis- 

steigerung der  Verbrauchsgüter  folgt  Rück- 
gang der  Kapitalbildung.  Die  Instand- 

haltung des  Produktivkapitals  läßt  nach, 
mit  der  Wirkung  eines  Rückgangs  der 
Produkterträge  nach  Güte  und  Menge,  die 
Produktionskapazität  der  ganzen  Volks- 

wirtschaft geht  zurück.  Nach  Eulenburg 
sind  die  Gegentendenzen  keinesfalls  stark 
genug,  zu  einem  neuen  Ausgleich  zu  führen, 
Unterkapitalisation  ist  unvermeidlich.  Der 
normale  Zirkulationsprozeß  ist  an  ent- 

scheidenden Stellen  gestört:  die  Genuß- 
güter nehmen  ab,  die  Produktivkraft  geht 

zurück;  die  privatwirtschaftlichen  Gewinne 
dürfen  darüber  nicht  täuschen,  im  Schein 
der  Hochkonjunktur  vollzieht  sich  die  Ver- 

armung. Welche  Funktion  haben  die  Kriegs- 
aufträge? Finanziert  durch  Anleihen  oder 

durch  Steuern  steigern  sie  zu  einem  Teil 
als  Lohn-  und  Gehaltszahlungen  die  private 
Konsumkraft,  zum  anderen  Teil  stärken 
sie  die  Produktion  für  Kriegszwecke  zu  Lasten 
der  für  Privatkonsum  verfügbaren  Vorräte. 
Die  öffentliche  Anleihe  (und  in  gleicher  Art 
die  Finanzierung  des  Krieges  durch  die 
Notenpresse)  verkürzt  den  privaten  Kon- 

sumtionsfond, schmälert  den  Akkumulations- 
fond und  die  Amortisation  des  Produktiv- 

kapitals; die  Wirkung  ist  Aufbrauch  von 
Produktivgütern  für  Kriegsverbrauchs- 

zwecke.      Für    den    privatwirtschaftlichen 
Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften.    4.  Aufl.    Bd.  V. 

Produktionsprozeß  freilich  bedeutet  der  Vor- 
gang dauernde  Beschäftigung,  fortlaufende 

Zirkulation,  verbunden  sogar  mit  steigender 
Einkommensbildung.  Aber  das  kann  den 
Tatbestand  nicht  verschleiern,  daß  die 
Volkswirtschaft  mehr  und  mehr  verarmt 
durch  Aufbrauch  ihrer  Vorräte  und  Eingriff 
in  die  Kapitalsubstanz.  Eulenburg  faßt 
die  Wirkungen  der  Kriegsaufträge  dahin 
zusammen:  sie  halten  einerseits  den  Zirku- 

lationsprozeß aufrecht,  organisieren  den  sonst 
gestörten  Bedarf,  andererseits  aber  entziehen 
sie  dem  Akkumulationsfond  der  Volks- 

wirtschaft zum  zweitenmal  das  Kapital 
und  hindern  damit  in  verstärktem  Maße 
den  Ausbau  des  Produktionsapparates  und 
die  Vermehrung  bzw.  Schonung  des  Volks- 
vermögens. 

Diese  letztere  Seite  der  Kriegsaufträge 
bedarf  einer  näheren  Beleuchtung.  Aufträge 
für  Kriegsmaterial  sind  Aufträge  für  un- 

produktiven Konsum,  für  wirtschaftliche 
Wertzerstörung.  Wie  finanziert  der  Staat 
die  Aufträge?  Durch  Steuerpolitik,  mittels 
der  Notenpresse,  durch  Anleihen.  Die 
ökonomische  Bedeutung  dieser  drei  Formen 
ist  verschieden.  Wenn  der  Staat  durch 
Steuern  seine  Aufträge  zahlt,  mobilisiert 
er  zwangsweise  Einkommens-  und  Ver- 

mögensteile für  Zwecke  der  Kriegführung. 
Es  findet  Vermögensumschichtung  statt, 
Ansammlung  von  Nominalvermögen  in  den 
Händen  der  Produzenten  für  Kriegsmaterial. 
Es  mindert  sich  die  Kaufkraft  der  Kunden 
der  Nichtkriegsindustrien,  ebenso  deren  Akku- 
mulation.  Der  Prozeß  geht  dauernd  weiter, 
die  Steuer  mobilisiert  immer  mehr  Ein- 

kommens- und  Vermögensteile  und  leitet  sie 
in  die  Kriegsindustrie,  immer  mehr  schrumpft 
das  gewerbliche  Leben  zusammen,  welches 
nicht  für  den  Krieg  arbeitet,  immer  mehr 
schmilzt  der  Konsumtions-  und  Akkumu- 

lationsfond, immer  mehr  häuft  sich  nominale 
Kaufkraft  bei  den  Kriegsindustrien  unter 
gleichzeitigem  Aufzehren  der  Vorräte  und 
gradmäßiger  Umwandlung  von  Produktiv- 

kapitalien in  Kriegsverbrauch.  Wenn  es  der 
Steuerpolitik  gelingt,  auch  die  Anhäufung 
nominaler  Kaufkraft  in  der  Kriegsindustrie 
abzuschöpfen,  so  wird  Inflation  vermieden, 
die  Preise  bleiben  tief,  die  Valuta  wird 
gehalten,  die  Kriegswirtschaft,  die  realer 
Verarmungsvorgang  ist,  erscheint  auch  als 
solcher,  vollzieht  sich  nicht  in  den  Formen 
einer  Hochkonjunktur.  Die  Gegenwart  trägt 
unmittelbar  die  Schwere  des  Krieges,  es 
fehlen  die  Trugbilder  vierteiliger  Kriegs- 

gewinne, die  privatwirtschaftlich  mit  der 
Inflation  verbunden  sind.  Die  Wirkung  des 

Krieges  auf  die  Wirtschaft  erscheint  unver- 
hüllt, brutal.  Steuerflucht  zieht  die  Grenzen 

dieser  Art  Finanzierung  des  Krieges  sehr  eng. 
Verglichen   mit   der   zweiten   Methode   der 
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Finanzierung,  nämlich  durch  die  Noten- 
presse, ist  die  Finanzierung  durch  Steuern 

sehr  viel  schwerer.  Kriegführung  mittels 
offener  oder  versteckter  Papiergeldwirtschaft 

ist  juristisch  Anleihewirtschaft,  Kreditwirt- 
schaft,  und  also  formal  derselben  Natur  wie 
die  Finanzierung  durch  Kriegsanleihe.  Aber 
die  wirtschaftlichen  Wirkungen  sind  sehr 

verschieden.  Der  Staat  zahlt  bei  der  Finan- 

zierung durch  die  Notenpresse  seine  Kriegs- 
aufträge durch  zusätzliche  abstrakte  Kauf- 

kraft. Mittels  ihrer  mobilisiert  er  die  Vorrats- 

lager und  greift  er  in  die  Substanz  des  Volks- 
vermögens. Der  absteigenden  Kurve  an 

Vorräten  und  Kapitalien  steht  die  aufstei- 
gende Kurve  von  Geldzeichen  und  abstrakter 

Kaufkraft  gegenüber;  die  Wirkung  ist  In- 
flation. Die  Kriegsgewerbe  sind  die  großen 

Sammelbecken  immer  neuer  nominaler  Kauf- 
kraft, von  ihnen  breitet  sich  die  Teuerungs- 

welle aus.  Der  Verarmungsvorgang  vollzieht 
ßich  in  Gestalt  einer  Hochkonjunktur  und 
in  einer  Plethora  von  Nominalprofiten. 
Das  Preisniveau  geht  sprunghaft  nach  oben, 
die  Valuta  ebenso  nach  unten,  alle  Gläubiger 
und  auf  feste  Einkommen  gestellte  Personen 
werden  geschädigt,  alle  Schuldner  haben 
Seisachtheia.  Unter  diesen  Umständen 

sind  „Bankschulden  die  beste  Kapitals- 
anlage". Es  entsteht  die  Tendenz  zur  Flucht 

in  Ware  und  Fremdvaluta,  wenn  möglich 
durch  Kapitalflucht  und  Schleuderexport.  Es 
gehört  mit  zu  den  wirtschaftlichen  Wir- 

kungen der  Finanzierung  durch  die  Noten- 
presse, daß  das  ganze  Wirtschaftsleben  eine 

fieberhafte  Lebendigkeit  erhält,  die  Speku- 
lation grassiert,  die  Mobilisierung  der  Ver- 

mögensteile eine  ungeheuere  Ausdehnung 
erlangt,  der  Produktionsapparat  starke 
Schwächung  erfährt,  der  Verbrauch  ange- 

reizt wird,  die  Zirkulation  pathologisch  be- 
schleunigt wird.  Das  schnelle  Tempo  der 

Verarmung  wird  nicht  so  leicht  bemerkt, 
weil  es  sich  im  Schleier  privatwirtschaft- 

licher nominaler  Einkommens-  und  Reich- 
tumsmehrung vollzieht  —  Wiederum  anders 

Bind  die  wirtschaftlichen  Wirkungen  bei 
Finanzierung  der  Kriegsaufträge  durchKriegs- 

anleihe. Nimmt  die  Finanzierung  durch 
Steuern  die  gegenwärtige  Generation  für 
die  Last  des  Krieges  in  Anspruch,  so  die 
Finanzierung  durch  Anleihe  auch  das  kom- 

mende Geschlecht  bzw.  die  Nachkriegszeit. 
Dabei  kann  der  Staat  sich  die  Mittel  der 

führung  ganz  durch  Anleihe  be- 
schatten oder  zunächst  durch  zusätzliche 

Kaufkraft  mit  nachfolgender  Bindung  der 
Kaufkraft  durch  Anleihe.  Die  Unterschiede 
der  beiden  Fälle  sind  gradmäßig;  im  zweiten 
Falle  ist  die  Anleihepolitik  leichter  durch- 

zuführen, die  Inflationstendenz  stärker,  die 
Zirkulationsstörungen  geringer.  Es  verringert 
die  Anleihe  den  Konsumtionsfond  und  den 

Akkumulationsfond  aller  Nichtkriegsindu- 
strien.  Parallel  dazu  findet  ein  Kapital- 
konflux  zur  Kriegsindustrie  statt  mit  der 
Wirkung  starker  Umlaufausdehnung.  Die 
Kriegsindustrie  wird  das  Sammelbecken 
von  Geldkapital;  hierhin  wendet  sich  mehr 
und  mehr  der  Staat  bei  neuen  Anleihen, 
hierhin  verschuldet  er  sich  mehr  und  mehr. 
Der  Vorgang  verläuft  in  einer  gewissen 
Parallele  zur  Finanzierung  des  Krieges 
durch  Steuern;  der  wirtschaftlich  bedeut- 

same Unterschied  liegt  darin,  daß  bei 
Finanzierung  durch  Anleihe  der  Staat  Schuld- 

ner und  die  Privatwirtschaft  Gläubiger  ist 
—  allerdings  kann  der  wirtschaftliche  Inhalt 
dieses  rechtlichen  Unterschiedes  ausgehöhlt 
werden,  wenn  der  Staat  sich  in  Anleihen 
übernommen  hat.  Von  unzweifelhafter 
wirtschaftlicher  Bedeutung  aber  ist  gegen- 

über der  Finanzierung  durch  die  Notenpresse 
dieses,  daß  bei  Finanzierung  durch  Anleihe 
die  Inflation  in  Grenzen  gehalten  werden 
kann.  Tendenzen  zu  ihr  liegen  gewiß  auch 
hier  vor;  ihr  Ausgangspunkt  sind  die  Rüs- 

tungsindustrien; der  Kapitalkonflux  zu  ihnen 
muß  durch  Preisanreize  bewirkt  werden 

mit  der  Folge  steigender  Profite  —  steigender 
Akkumulation  —  sinkender  Zinssätze  — 
steigender  Löhne  —  steigender  Preise,  wobei 
steigende  Löhne  und  Preise  auch  von  der 
Verknappung  des  Konsumtionsfond  her- 

kommen müssen.  Andererseits  bringt  die 
Verzinsung  der  Anleihe  soweit  sie  nicht 
durch  Steuern  erfolgt,  vermehrte  Kauf- 

kraft mit  Inflationstendenzen.  Immerhin 

„bindet"  die  Anleihepolitik  Zirkulations- mittel, läßt  deren  inflatorische  Tendenzen 
nicht  voll  zur  Auswirkung  kommen.  Wirt- 

schaftlich ist  dieses  bedeutsam,  daß  die 
Finanzierung  durch  Anleihe  nicht  die  Wider- 

stände und  damit  die  engen  Grenzen  aufruft, 
die  die  Finanzierung  durch  Steuern  hat,  daß 
sie  aber  andererseits  gegenüber  der  Finan- 

zierung durch  die  Notenpresse  ein  langsameres 
Schrittmaß  der  Mobilisierung  und  geringere 
Lebhaftigkeit  der  Zirkulation  aufweist. 

3.  Die  Einwirkung  des  Krieges  auf  die 
Entwicklungstendenzen  der  Volkswirtschaft. 
Die  Bedeutung  der  Kriegsaufträge  für  die 
Konzentration  der  Betriebe  und  für  die 

organisatorische  Zusammenfassung  der  in- 
dustriellen Kräfte,  eventuell  unter  Druck 

des  daran  interessierten  Staates,  wurde 
oben  schon  kurz  gestreift.  Es  erübrigt  sich 
in  diesem  Zusammenhange,  auf  die  Ex- 

pansionstendenzen der  Kriegswirtschaft  hin- 
zuweisen. Sie  stellen  sich  für  weite  Industrie- 

gebiete —  gerade  für  die  charakteristisch 
hochkapitalistischen,  Eisen,  Kohle,  Chemie, 
Elektrizität  —  dar  als  ausgesprochene  Hoch- 

konjunktur bei  starker  Dringlichkeit  der 
Nachfrage,  gutem  Preisgebot  und  sicherem 
Abnehmer.     Dazu  kommt,  daß  der  krieg- 
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führende  Staat  im  Interesse  der  wirtschaft- 

lichen Kriegsrüstung  der  industriellen  Aus- 
dehnung jede  Erleichterung  zu  gewähren 

geneigt  ist.  Die  Expansion  verliert  ihre 
Risikobelastung,  je  mehr  die  Preispolitik 
des  Staates  eine  schnelle  Amortisation  der 

Anlagen  ermöglicht.  Der  Ausdehnungs- 
drang der  Friedenswirtschaft  wird  durch  die 

Kriegskonjunktur  zur  Treibhausbliite  ent- 
fesselt. Horizontale  und  vertikale  Kombi- 

nation, Vergrößerung  und  Ausbau  der  Be- 
triebsanlagen sind  die  Formen  der  Aus- 

dehnung. In  ihnen  vollendet  sich  die  tech- 
nische und  privatwirtschaftliche  Organi- 

Bation.  Es  entstehen  am  Kriegsauftrag  und 
Beinen  technischen  wie  wirtschaftlichen  Wir- 

kungen neue  überlegene  Wirtschaftskonzerne. 
Sie  sind  unter  Umständen  groß  genug, 
ihre  Konkurrenzsicherung  in  sich  zu  tragen, 
ohne  der  Schutzwehr  des  Syndikats  oder 
Kartell-  besonders  zu  bedürfen.  Von  ihrem 
Marktverhalten  bangt  das  Schicksal  der 
anderen  Unternehmungen  ab,  eigentliche 
Konkurrenz  kann  wenigstens  zunächst  nicht 
gegen  sie  ankommen.  Die  Vertrustung  ge- 

winnt Boden,  die  vor  dem  Kriege  so  maß- 
gebende Syndizierung  tritt  zurück.  Beruhte 

das  Syndikat  auf  einer  gewissen  Angleichung 
oder  wenigstens  einer  gewissen  stabilen 
Verhältnismäßigkeit  der  Produktionspreise, 
80  ist  diese  Grundlage  weil  hin  verloren, 
da  die  Kriegskonjunktur  die  Werke  ver 
schieden  trifft  und  verschieden  von  ihnen 

ausgenutzt  wird.  Die  starke  Zusammen- 
fassung der  Wirtschaftskräfte  in  relativ 

wenigen  Köpfen  und  Händen  ermöglicht  ge- 
steigerte Rationalität  der  Verfügung  im 

Betriebe,  auf  dem  inneren  Markt  und  gegen 
fremde  Markte.  Die  Tendenzen  der  indu- 

striellen Entwicklung  der  Vorkriegszeit  wer- 
den teilweise  in  neuen  Formen  verschärft, 

in  der  Kriegskonjunktur  reifen  Prozesse, 
die  die  Friedenszeit  nur  langsam  ausentfalten 
kann.  Diese  Tendenzen  genauer  darzustellen 
gehört  nicht  mehr  zu  unserer  Aufgabe, 
■wir  verweisen  auf  die  sehr  verschiedenen 
Deutungen,  die  sich  in  der  Literatur  ge- 

funden haben,  bei  Plenge,  Jaffc,  Voigt, 
Gothein,  Lensch,  Renner  u.  a. 

II.  Deutsche  Kriegswirtschaftspolitik. 

Die  deutsche  Kriegswirtschaftspolitik,  wie 
wir  sie  heute  als  Ganzes  überblicken,  steht 

unter  folgenden  Voraussetzungen:  der  Wirt- 
schaftskörper des  Reiches  war  außerordent- 

lich stark  in  die  Weltwirtschaft  hinein- 
gewachsen, mit  Einfuhr  und  Ausfuhr,  mit 

Kapitalverkehr,  mit  Dienstleistungen  aller 
Art.  Diese  Beziehungen  brechen  im  Haupt- 

strom bei  Ausbruch  des  Krieges  ab.  Der 
Weltmarkt  als  verkehrswirtschaftliche  Ein- 

heit zersplittert  sich  in  einige  umfassende 
Einzelmärkte,  deren  Zusammenhang  durch 

politische  Bündnisse  oder  Neutralität  gegeben 
ist.  Innerhalb  dieser  großen  Teilmarkt- 

gebiete wird  das  Verkehrsbild  nach  Art  und 
Intensität  ein  ganz  anderes.  Es  herrscht 
die  stark  durchschlagende  Tendenz,  nach 
Maßgabe  der  jeweiligen  Staatsgrenzen  aus 
kriegswirtschaftlichen  Gesichtspunkten  Teil- 

märkte zu  bilden,  vor  allem  bei  den  krieg- 
führenden Staaten.  Wirtschaftliche  Ab- 

schließung  der  Gegner  erscheint  als  wesent- 
liches Mittel  der  Kriegführung;  sie  gelingt 

gegenüber  den  Mittemächten.  Rückfall 
auf  staatliche  Eigenwirtschaft  ist  der  ob- 

jektive Gehalt  des  Vorgangs.  An  umschließen 
sich  Anpassungs-  und  Entgegenwirkungs- 

vorgänge an.  Letztere  verstärken  sich 
mit  der  Dauer  des  Krieges  und  dem  Ver- 

sagen der  autarken  Wirtschaft.  Mit  mili- 
tärischen Mitteln  wird  der  Durchbruch  der 

wirtschaftlichen  Blockade  versucht.  —  In 
diesen  Sachverhalten  liegen  die  Drehpunkte 
der  deutschen  Kriegswirtschaft.  Das  Reich 
versucht  die  vom  Weltmärkte  abgeschnittene 
Wirtschaft  auf  der  nationalen  Selbst  ver- 

is  derart  umzustellen,  daß  sie 
ohne  Katastrophe  den  Krieg  überdauert, 
mehr  als  das,  daß  sie  die  tragkräftige  Unter- 

lage des  Krieges  selbst  sein  kann;  anderer- 
seits nach  den  Richtungen,  wo  angängig 

und  möglich,  den  Kontakt  mit  dem  neutralen 
Ausland  aufrechtzuerhalten  zur  Ver- 

breiterung der  kriegswirtschaftlichen  Basis 
und  in  Hinsicht  auf  die  wirtschaftlichen 

Notwendigkeiten  des  kommenden  Friedens. 
a)DiewirtschaftlicheVorbereitung 

auf  den  drohenden  Krieg:  „Finan- 
zielle Mobilmachung".  Die  deutsche 

Kriegswirtschaftspolitik  konnte  mit  Tatsachen 
rechnen,  die  eine  gewisse  Vorbereitung  auf  die 
neuen  Aufgaben  darstellten.  Dahin  sind  zu 
rechnen  eine  Anzahl  von  Maßnahmen  geld- 
und  kreditpolitischer  Art,  die  aus  den  letzten 
Jahren  der  Vorkriegszeit  stammen  und  ihren 
Anlaß  in  den  politischen  und  wirtschaftlichen 
Erschütterungen  der  Jahre  1907  und  1911 
bis  1913  hatten.  Sehen  wir  von  dem  aus  der 

französischen  Kriegsentschädigung  bereit- 
gestellten Kriegsschatz  von  120  Mill.  M.  ab, 

so  zählt  zu  den  Vorbereitungen  der  auf 
Grund  des  Gesetzes  über  Aenderungen  des 

Finanzwesens  (3./VII.  1913  §$  6-7)  ge- 
schaffene Silberschatz  von  120  Mill.  M., 

und  die  durch  dasselbe  Gesetz  geschaffene 
Ausgabe  von  120  Mill.  Reichskassenscheinen. 
Es  rechnet  ferner  dahin  —  schon  eine  Maß- 

nahme größeren  Stiles  —  die  Erklärung 
der  Banknoten  als  gesetzliches  Zahlungs- 

mittel (G.  v.  1./V1.  1909),  ferner  die  seit 
1911  einsetzende  Politik  der  Reichsbank 
zur  Erhöhung  ihrer  Goldreserven  durch 
intensive  Pflege  des  Scheck-  und  Giro- 

verkehrs und  durch  die  veränderte  Stücke- 

lung der  Banknoten  und  der  Reichskassen- 

63* 



996 Kriegswirtschaftslehre  und  Kriegswirtschaftspolitik 

scheine.  Das  waren  Maßnahmen  in  Gestalt 

rechtlicher  Vorbereitungen  zu  Zwecken  er- 
höhter Kriegs-  und  Krisenbereitschaft.  Seit 

der  Marokkokrise  hat  aber  auch  der  Kredit- 
aufbau  und  die  Organisation  des  Geldmarktes 
unter  dem  Druck  der  Reichsbankleitung 

eine  gewisse  Einstellung  auf  politische  Er- 
schütterungen genommen.  Hier  lag  die 

Sache  so:  die  Reichsbank  war  durch  die 

konzentrierte  Kapitalkraft  und  die  sprung- 
hafte Ausdehnung  der  Kreditbanken  mehr 

und  mehr  aus  ihrer  alten  führenden  Stellung 
auf  dem  Geldmarkt  verdrängt  worden. 

Das  zeigte  sich  sowohl  an  ihrer  veränderten 

Stellung  im  Wechseldiskontgeschäft  — an  ihre  Schalter  kam  nur  noch  das  Material, 
das  keine  sonstige  günstigere  Diskontierung 
finden  konnte,  während  das  erstklassige 
1  »iskontmaterial  an  die  großen  Kreditbanken 
ging  — ,  als  auch  in  der  Existenz  eines  vom 
Reichsbanksatz  im  allgemeinen  unabhängigen 
Diskontsatzes  am  offenen  Geldmarkt.  Das 
relativ  sehr  selbständige  Diskontgebaren 
der  Kreditbanken  konnte  eine  Diskont- 

politik aus  valutarischen  Rücksichten  seitens 
der  Reichsbank  wirksam  durchkreuzen.  Die 

Reichsbank  war  zwar  „Bank  der  Banken", aber  nur  ein  nothafter  Schlußstein  im 
Kreditgebäude,  eine  Zuflucht  in  Krisenzeiten. 
Das  war  deswegen  gefährlich,  weil  die 
Kreditbanken  sich  von  Gesichtspunkten 
privatwirtschaftlicher  Liquidität  leiten 
ließen;  sie  hielten  es  für  genügend,  wenn  ihre 
Zahlungsbereitschaft  normalerweise  aus- 

reichte; für  Kriegs-  und  Krisentermine  sahen 
sie  die  Reichsbank  als  ihre  selbstverständ- 

liche Rückendeckung  an.  Der  starke 
Ausdehnungsdrang  der  deutschen  Wirtschaft 
im  ganzen  wie  der  Banken  im  besonderen 
gab  den  Kreditbanken  eine  gewisse  Weit- 
Eerzigkeit  in  der  Liquiditätsauffassung:  kurz- 

fristig Depositen  dienten  vielfach  zu  An- 
lagen, die  faktisch  langfristiger  Natur  waren. 

In  Krisenzeiten  und  vor  allem  in  Kriegs- 
zeiten mußte  diese  Kreditgebarung  die 

Gefahr  ungenügender  Zahlungsbereitschaft 
der  Banken  in  sich  schließen.  Gewiß 
Btand  der  Rediskont  der  Reichsbank  zur 
Verfügung,  aber  nur  unter  Bedingungen, 
die  die  Reichsbank  als  Hüterin  der  Währung 
in   Verlegenheil    bringen  konnten.     Einmal 

'i  ausländische  Kapitalverpflichtungen 
der    Kreditbanken    —    etwa    wenn    lang- 

:ii  Kapitalexport  kurzfristiger  Kapital- 
import entgegenstand,  1911!  —  im  un- 

günstigen Moment  zu  Goldexporten  drängen 
and  damit  Notendeckung  und  Währung 
gefährden;  andererseits  konnte  die  Reichs- 
Dank   im   selben   ungünstigen   Moment   die 

dei  von  den  Banken  kontrahierten 
Betriebs-  und  Anlagekredite  durch  Rediskont 
überwallt  bekommen  mit  der  Wirkung 
starker   Anspannung   der   Notenpresse,    ge- 

i  fährdeter  Dritteldeckung,  entwerteter  Valuta. 
Diesen  Gefahren  beugte  die  Reichsbank  durch 

I  ihre  Geschäftspraxis  und  durch  Statuierung 
von  Verkehrsbedingungen  vor:  sie  erzwang 
Erhöhung  der  zinsfreien  Giroeinlagen, 
dämpfte  das  Bestreben  nach  ausländischen 
Finanzgeschäften,  unterband  die  Gold- 

arbitrage (Georg  Bernhard  im  Arch.  f.  S. 
Bd.  XL).  Nicht  zu  verhindern  war,  wenigstens 
solange  die  Einlösungspflicht  der  Noten  in 
Gold  bestand,  das  Aufhorten  von  Gold 
durch  Private.  Das  Resultat  der  Bemühungen 
der  Reichsbank  war  jedenfalls  eine  wesent- 

liche Stärkung  ihrer  Goldreserven,  eine  ge- 
wisse Stärkung  der  Liquidität  der  Kredit- 

banken und  die  Sicherung  der  zentralen 
Goldreserve  durch  diskont-  und  devisen- 

politische Maßnahmen. 
b)  Die  Kriegswirtschaftspolitik. 

Damit  sind  die  direkten  Vorbereitungen 
für  die  seit  langem  drohende  politische 
Katastrophe  erschöpft.  Wie  sich  die  Debatte 
um  die  finanzielle  Mobilmachung  gedreht 
hatte,  so  glaubte  man,  mit  währungs-  und 
kreditpolitischen  Sicherungen  auszukommen; 
damit  hielt  man  die  wirtschaftliche  Mobil- 

machung für  vorbereitet;  die  eigentlichen 
Maßnahmen  seien  Sache  des  Kriegsstoßes 
selbst.  Daß  die  wirtschaftliche  Krieg- 

führung eine  Politik  der  Rohstoffversorgung, 
der  Nahrungs-  und  Futtermittelvorräte,  der 
organisatorischen  Zusammenfassung  der 
Wirtschaftskräfte  erfordern  könnte,  das  hatte 
man  nicht  bedacht.  Aber  abseits  von  der 
bedachten  und  behördlichen  Vorbereitung 
standen  Entwicklungstatsachen  der  Wirt- 

schaft, die  unbezielt  auf  eine  praktische  Vor- 
bereitung der  wirtschaftlichen  Kriegführung 

hinausliefen.  Wir  meinen  den  Organisations- 
prozeß, der  die  Verfassung  der  deutschen 

Wirtschaft  in  den  letzten  Jahrzehnten  fort- 
laufend schärfer  kennzeichnete.  Er  ging 

vor  sich  als  Betriebsorganisation,  als  Organi- 
sation der  Unternehmungen,  der  Arbeitgeber 

und  der  Arbeitnehmer,  kurz  als  wirtschaft- 
liche und  soziale  „Zweckverbandsbildung". 

Seine  Auswirkungen  sind  gesteigerte  Ra- 
tionalität der  Produktion  und  Verteilung 

durch  Zusammenfassung  und  Ineinander- 
gliederung  der  produktiven  Kräfte,  gesteigerte 
Abwehr  und  Angriffskraft  für  Gewinn- 
sicherung  und  Lohnerhöhung.  Hebelpunkte 
privatorganisierter  Macht,  konnten  diese  Zu- 

sammenfassungen der  Kräfte  im  Augenblick 
der  höchsten  Not  von  Staat  und  Wirtschaft 
zu  Hebelpunkten  der  Wirtschaftspolitik  des 
kriegführenden  Staates  werden.  Und  sie 
wurden  es.  Daneben  die  andere  nicht  auf 
kriegswirtschaftliche  Zwecke  abgestellte, 
ihnen  aber  dann  dienende  organisatorische 
Vorbereitung:  der  Aufbau  der  Sozialver- 

sicherung und  des  Arbeiterschutzes  im 
weitesten  Umfang  des  Wortes.     Er  war  ein 
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Friedenswerk  von  bedeutender  Kriegswichtig- 
keit. 

Im  übrigen  glaubten  die  maßgebenden 
Kreise  an  die  zureichende  Leistungskraft 
der  Institutionen  unserer  Wirtschaft  auch 
für  den  Kriegsfall.  In  der  starken  Börse 
Bah  man  , .einen  mächtigen  aktiven  Bundes- 

genossen" (Warburg,  zitiert  bei  Bernhard 
1.  c.  S.  50),  desgleichen  in  einem  starken 
Devisenbestand,  zumal  auf  London.  Vor 
allem  natürlich  glaubte  man  an  die  Wider- 

standskraft der  Banken. 
1.  Die  Geld-  und  Kreditrüstung  für 

den  Krieg,  und  die  kriegswirtschaftspoliti- 
schen allgemeinen  Maßnahmen,  üeber 

diesen  unzureichenden  Vorbereitungen  und 
verfehlten  Erwartungen  kam  ein  Krieg  von 
einer  Größe  und  Schwere,  wie  man  ihn  auch 
nicht  erwartet  hatte.  Sein  Stoß  traf  naturge- 

mäß zunächst  den  Aufbau  unseres  Zahlungs- 
und  Kreditwesens.  Gegen  die  Bankkassen 
richtete  sich  der  Angstbedarf  des  Publikums, 
das  aus  dem  Verkehrszusammenhang  heraus 
wollte  und  bares  (leid  verlangte.  Damit 
wurden  diejenigen  Zahlungs-  und  Kredit- 
zurflstungen  notwendig,  die  letzten  Endes 
immer  nur  eral  gegenüber  dem  eingetretenen 
Kriegsfall  möglich  Mnd.  Die  schwere  Last 
der  Sachlage  und  der  Widerstände  gegen  die 
eintretende  Verwirrung  fiel  auf  die  Reichs- 

bank. Sie  hatte  ihre  finanzielle  Mobilmachung 
damit  beginnen,  daß  sie  Ende  Juli  1914 
die  Schalter  für  die  Noteneinlösung  schloß. 
Am  2./V11I.  wurde  ihr  der  Reichskriegsschatz 
überwiesen;  der  4./VI11.  brachte  die  gesetz- 

lichen Grundlagen  ihrer  Kriegspolitik.  Zu- 
nächst das  Gesetz  betreffend  Aenderung 

des  Münzgesetzes:  An  Stelle  der  Goldmünzen 
können  bei  Einwechselung  von  Scheidegeld 
Reichskassenscheine  und  Reichsbanknoten 

verabfolgt  werden.  Viel  wichtiger  ist  das 
Gesetz  betreffend  die  Reichskassenscheine 

und  Banknoten:  es  hebt  die  Einlösungs- 
pflicht  der  Reichsbank  auf,  erklärt  die 
Reichskassenscheine  zu  gesetzlichen  Zah- 

lungsmitteln und  berechtigt  die  Privatnoten- 
banken, ihre  Noten  gegen  Reichsbanknoten 

einzulösen.  Damit  war  der  Zwangskurs 
der  Reichsbanknoten  ausgesprochen.  Be- 

deutsam war  dann  das  Gesetz  betreffend 
Aenderung  des  Bankgesetzes,  es  schafft  den 
diskontierbaren  Reichsschatzwechsel,  aus  dem 
das  Reich  als  einziger  Verpflichteter  haftet, 
und  hebt  die  Notensteuer  auf.  Damit  war 
es  dem  Reiche  möglich,  seinen  Finanzbedarf 
bis  zur  Ausgabe  von  Kriegsanleihen  bei  der 
Reichsbank  zu  decken  —  zunächst  ein 
gewisser  Ausgleich  für  die  Ueberweisung  des 
Kriegsschatzes  an  die  Reichsbank,  vor  allem 
zweckmäßig  dadurch,  daß  der  Staat  dreier 
gefährlicher  Eventualitäten  enthoben  wurde: 
entweder  sofort  zu  Beginn  des  Krieges  das 
zunächst    noch   gewagte   Experiment   einer 

allgemeinen  Anleihe  auf  sich  zu  nehmen, 
oder  seinen  Geldbedarf  durch  Ausgabe  von 
Papiergeld  zu  befriedigen,  oder  zur  Steuer- 

schraube mit  gefährlichen  wirtschaftlichen 
und  politischen  Weiterwirkungen  zu  greifen. 
Ein  wesentlicher  Bestandteil  der  Kriegs- 

rüstung unserer  Geld-  und  Kreditverfassung 
waren  die  auf  Grund  des  G.  v.  4./VIII. 
geschaffenen  Darlehenskassen.  Ihr  Zweck 
war  der,  zur  Abhilfe  des  Kreditbedürfnissea 

vorzüglich  des  Handels  und  des  Gewerbe- 
betriebes gegen  Sicherheit  Darlehen  zu 

geben.  Solche  Kassen  wurden  in  Berlin, 
an  den  Orten  der  Keichsbankhauptstellen 
und  Reichsbankstellen  nach  Bedarf  einge- 

richtet, dazu  noch  Hilfsstellen  dort,  wo 
Reiehsbanknebenstellen  sieh  befanden.  Ihre 
Zahl  betrug  99  Darlehenskassen  und  etwas 
mehr  als  120  Hilfskassen.  Sie  gaben  im 

Belauf  der  bewilligten  Darlehen  Darlehens- 
kassenscheine aus,  die  bei  allen  öffentlichen 

Kassen  zu  vollem  Nennwert  in  Zahlung  ge- 
nommen wurden,  ohne  daß  privater  Aus- 

uahmezwang  bestand.  Insoweit  war  das 
Institut  nicht  neu;  1848  und  1870  bestanden 
derartige  Kassen  in  Preußen.  Neu  ist  die 
Art  —  worauf  Bernhard  hinweist  —  wie  die 
Mobilmachung  der  Privatwirtschaft,  die  das 
Darlehenskassengesetz  bezweckt,  mit  der 
Mobilmachung  der  Reichsbank  verkoppelt 
wurde:  die  Darlehenskassenscheine  gelten 
als  Bardeckung  der  Reichsbanknoten,  stehen 
insofern  den  Reichskassenscheinen  gleich. 
Die  Denkschrift  betreffend  wirtschaftliche 
Maßnahmen  an  den  Reichstag  (Nr.  26) 
rechtfertigt  diese  Gleichstellung  mit  dem 
Hinweis,  daß  auch  die  Darlehenskassenscheine 
von  der  Hauptschuldenvcrwaltungdes  Reiches 

ausgegeben  werden  und  das  Reich  verpflich- 
ten, außerdem  aber  ein  Spezialpfand 

als  Unterlage  besitzen  und  daneben  noch  die 
persönliche  Haftung  des  Darlchenschuldners 
besteht.  Indem  man  diese  Regelung  traf, 

vermied  man  einen  schwerwiegenden  Nach- 
teil, der  sich  andernfalls  für  die  Bank  ergeben 

hätte:  nämlich  den,  daß  eine  stark  ausge- 
dehnte Ausgabe  von  Darlehenskassenscheinen 

mit  der  Folge  starker  Einwechselung  gegen 
Noten  das  Verhältnis  von  Notenumlauf 

und  Bardeckung  gefährdete.  Indem  aber 
der  Darlehenskassenschein  in  die  Drittel- 

deckung eingerechnet  wurde,  stärkte  er  die 
Notenausgabekraft  der  Reichsbank,  erhöhte 
er  ihre  Fähigkeit,  wachsenden  Ansprüchen 
des  Staates  wie  der  Privatwirtschaft  zu 

genügen.  Abgesehen  davon  aber  hat  die 
Errichtung  der  Darlehenskassen  diese  große 
Bedeutung  für  die  Reichsbank:  sie  wird 
vom  Lombardverkehr  entlastet,  also  von 
dem  Kreditgeschäft,  das  für  eine  Notenbank 
in  Zeiten  weichender  Kurse  und  starker 

Preisschwankungen  seine  besonderen  Ge- 
fahren hat;  das  Zentralnoteninstitut  hat  bei 
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Abzweigung  des  Lombardverkehrs  die  Hände 
frei  für  die  Aufgaben  auf  anderen  Gebieten. 
Außerdem  gelten  die  Anlagen  in  Lombard 
nicht  als  bankmäßige  Deckung,  deswegen 
hätte  die  Bank  auch  nur  in  geringem  Um- 

fange den  wahrscheinlich  starken  Pfand- 
kreditverkehr befriedigen  können.  Mit 

Einführung  der  Darlehenskassen  war  eine 
Arbeitsteilung  erreicht,  die  auch  äußerlich 

bezeugt  wurde  dadurch,  daß  die  Darlehens- 
kassen zwar  „auf  Rechnung  des  Reiches 

unter  der  oberen  Leitung  des  Reichs- 
kanzlers" durch  die  Reichsbank  betrieben 

wurden,  jedoch  in  Absonderung  von  den 
übrigen  Geschäften  der  Bank  (§  13  des 
Darlehenskassengesetzes).  Die  Unterlagen 
des  Darlehenskassenkredites  sind  Wert- 

papiere und  Kaufmannsware;  über  den 
Zinssatz  wurde  nur  bestimmt,  daß  er  der 
Regel  nach  höher  sein  müsse  als  der  Reichs- 

banksatz. Die  Beleihungsquoten  wurden 
unabhängig  gemacht  von  den  sonst  bei  der 
Reichsbank  geltenden  Grundsätzen,  sie 
gingen  hinauf  bis  zu  75%  des  Nennwertes 
bei  innerdeutschen  Staatsschuldverschrei- 

bungen. Die  Reichsbank  sorgte  für  die 
Ableitung  dieser  Kredite  an  die  Darlehens- 

kassen durch  Senkung  ihrer  Beleihungs- 
auoten  unter  diejenigen  der  Kassen. 

Die  Gesamtumsätze  der  Darlehnskassen  be- 
trugen: 

1914:      4,7  Milliarden 
1915:  16,8 
1916:  38,9 

1917:  68.5 
1918:    91,7 

davon  bei  der  Darlehnskasse  Berlin: 
1914:      2,0  Milliarden 
1915:      9,3 

1916:    29,0 
1917:    58,4        „ 
1918:    79,2 

In  dieser  Beanspruchung  der  Berliner  Kasse 
Bedeutung  der   Kassen  für   den 

Verkehr  des  zentralen  Kapitalmarktes  und  für 
den  Kapitalgroßverkehr. 

Der     Umlauf     an     Darlehnskassenscheinen: 
Ende  1914:    445    Mill. 

„      1915:    972      „ 
„      1916:      2,87  Milliarden 
„      1917:      6,26 
„      1918:     10,1 

'/.  ir  Vervollständigung  der  gerade  für  den toß  so  wichtigen  Kreditrüstung  kamen 
Institute  in  Betracht,  die  eincr- 

a    Erleichterung    der    Reichsbank, 
zur  Oeberwindung  der  Kredit- 

Dot   gewisser   Schichten   von   Wirtschaftern 
dienen  konnten.    Zunächsl  die  Kriegskredit- 

n.       Wenn    die    Darlehenskassen    nur 
ben,     so     blieb    ein     starkes 

ilkreditbedürfnia   unbefriedigt,  jenes, 
eder  an  die  Reichsbank  noch  an  die 

invaibanken    gelangen    kann.        Es    sind 

Kredite,  die  nicht  nach  den  sonst  im  ge- 
schäftlichen Leben  üblichen  Grundsätzen 

behandelt  werden  können.  Sie  stammen 
meistens  aus  den  Kreisen  des  mittleren 
und  kleineren  Gewerbes  und  Handels.  Als 
erste  dieser  Banken  wurde  die  Kriegskredit- 

bank für  Groß-Berlin  A.G.  und  die  Hambur- 
gische Bank  von  1914  im  August  1914 

auf  Anregung  des  Reichsamtes  des  Innern 
gegründet.  Diesen  Gründungen  folgten  bald 
eine  Anzahl  anderer.  Bis  31./XII.  1914 
bestanden  an  solchen  Instituten  27  Aktien- 

gesellschaften, 8  Genossenschaften,  16  G. 
m.  b.  H.  Die  Kapitalgestellung  erfolgte 
teils  durch  Bundesstaaten,  Kommunalver- 

bände und  Stadtgemeinden,  teils  durch 
Korporationen  von  Handel,  Gewerbe  und 
Landwirtschaft,  teils  durch  Banken  und 
Unternehmungen,  teils  durch  Einzelpersonen. 
Hinter  dem  eingezahlten  Betriebskapital 
stand  der  Rediskont  der  Reichsbank,  ge- 

deckt in  den  meisten  Fällen  durch  ein 
neben  dem  Gesellschaftskapital  stehendes 
Garantiekapital  —  faktisch  eine  selbst- 

schuldnerische Bürgschaftserklärung,  ge- 
zeichnet von  öffentlich-rechtlichen  Korpo- 
rationen, Handelskammern  usw.;  darauf 

eröffnete  die  Reichsbank  den  Instituten 
Kredite  in  Höhe  von  einem  wechselnden 
Vielfachen  (meistens  Vierfachen)  des  Ge- 

sellschaftskapitals. Ein  bedeutender  Teil 
der  Kriegskredit hilfe  lag  weiterhin  bei  den 
Sparkassen  und  Genossenschaften  und  den 
hinter  ihnen  stehenden  Zentralorganisationen. 
Ihnen  schlössen  sich  im  Druck  der  Kreditnot 
manche  Kreise  an,  die  sich  früher  fern  hielten. 
Den  Umkreis  der  Stellen  zur  Befriedigung 
von  Kreditbedarf  beschlossen  die  mancher- 

orts errichteten  städtischen  Darlehenskassen, 
nach  Jastrow  Institute,  die  den  Uebergang 
zum  karitativen  Darlehen  bildeten  (Arch. 
f.  S.,  Bd.  XL,  S.  106). 

Es  war  die  Frage,  ob  diese  Geld-  und 
Kreditrüstung  gestattete,  ohne  Moratorium 
auszukommen.  Die  meisten  kriegführenden 
Staaten  entschieden  sich  für  ein  solches;  in 
Deutschland  waren  die  Meinungen  geteilt. 
Naturgemäß  waren  gerade  die  kleineren 
Kreise  in  Handel  und  Verkehr,  die  bei  der 
Zurückhaltung  der  Banken  und  der  Aus- 

dehnung des  Barverkehrs  in  Verlegenheit 
kamen,  der  Meinung,  ein  Moratorium  könne 
ihnen  weiterhelfen.  Die  großen  Kredit- 

banken erklärten  sich  bereit,  für  ihre  De- 
positengelder auf  das  Moratorium  zu  ver- 

zichten, nachdem  die  Reichsbank  ihnen  eine 
Vermehrfachung  der  Diskontspielräume  zu- 

gesagt hatte.  Das  klärte  die  Sachlage  wesent- 
lich. Andererseits  sah  man  deutlich,  daß 

ein  Wechselmoratorium  die  Tätigkeit  der 
Reichsbank  lahmlegen  würde  —  sie  konnte 
ja  dem  Kreditbedarf  nicht  abhelfen,  wenn 
das  ihr  eingebrachte  Diskontmaterial  gesetz 
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lieh  ohne  Zahlpflicht  war.  Eine  ebenso 
bedenkliche  Wirkung  hätte  das  Moratorium 
für  die  Aufrechterhaltung  von  Gewerbe, 
Handel  und  Verkehr  gehabt,  es  hätte  das 
Ingangbringen  der  Wirtschaft  unterbunden 
und  damit  die  wirtschaftlichen  Voraus- 

setzungen einer  erfolgreichen  Kriegführung 
vernichtet.  So  fiel  der  Gedanke  eines  all- 

gemeinen gesetzlichen  Moratoriums.  Aber 
es  konnte  niemand  zuverlässig  sagen,  was 
kommen  würde.  Dieser  Erwägung  verdankte 
der  bedeutsame  §  3  des  sog.  Ermächtigungs- 

gesetzes vom  4./VIII.  sein  Dasein:  ,,Der 
Bundesrat  wird  ermächtigt,  während  der 
Zeit  des  Krieges  diejenigen  gesetzlichen 
Maßnahmen  anzuordnen,  die  sich  zur  Ab- 

hilfe wirtschaftlicher  Schädigungen  als  not- 
wendig erweisen."  Gemeint  war  damit 

ursprünglich  die  Ermächtigung  des  Bundes- 
rates, ein  Moratorium  zu  erlassen,  falls  es 

notwendig  werde.  Tatsächlich  wurde  dieser 

§  3  dann  die  juristische  Basis  der  „Wirt- 
schaftspolitik durch  bundesrätliche  Ver- 

ordnung" während  des  Krieges.  Anderer- 
Kcit.-*  gab  es  Einzelfälle,  wo  die  Pflicht,  weiter 
zu  zahlen  eine  Bohlimme  Barte  bedeutete. 

Ihnen  abzuhelfen  bestimmte  eine  Bekannt- 
machung vom  7./V11I.,  daß  die  Gerichte 

Zahlungsfristen  bis  zu  '■'<  Monaten  festsetzen können,  „wenn  die  Lage  des  Beklagten  sie 
rechtfertigt  und  die  Zahlungsfrist  dein  Kläger 
nicht  einen  anverhältnismäßigen  Nachteil 

bringt".  Eine  Maßnahme,  die  in  der  gleichen 
Richtung  einer  Milderung  privatwirtschaft- 

licher Folgen  des  Krieges  gedacht  war, 
war  die  Anordnung  der  Geschäftsaufsicht 
zur  Abwendung  des  Konkursverfahrens, 
die  auf  Antrag  des  Schuldners  erfolgen 

kann,  wenn  die  Behebung  der  Zahlungs- 
unfähigkeit nach  Beendigung  des  Krieges 

in  Aussicht  genommen  werden  kann".  Dazu kam  eine  Anzahl  von  Maßnahmen,  die  in 
Hinsicht  auf  die  Kriegsnot  für  bestimmte 

Kategorien  von  Personen  rechtliche  Er- 
leichterungen ihrer  wirtschaftlichen  Ver- 
bindlichkeiten vorsahen. 

Ueberschaut  man  den  ganzen  Umkreis 
der  Kreditrüstungen,  so  kann  man  mit 
Jastrow  sagen,  daß  wohl  kein  legitimes, 
d.  h.  wirtschaftlich  gerechtfertigtes  und  trag- 

fähiges Kreditansuchen  bestand,  welches 
nicht  durch  irgendeine  Organisation  be- 

friedigt werden  konnte;  mindestens  gilt  das 
für  die  auf  den  Kriegsstoß  folgenden  Wochen. 
Der  Kriegsstoß  selbst  wurde  in  seiner  weit 
überwiegenden  Schwere  von  der  Reichsbank 
pariert.  Beim  Fehlen  des  Moratoriums  waren 
die  privaten  Kreditbanken  nicht  in  der  Lage, 
allen  Anforderungen  gerecht  zu  werden; 

sie  mußten  „rigoros"  (Die  Bank,  1914,  S.  982) 
in  der  Kreditgewährung  sein,  sonst  kamen 
6ie  durch  den  Angstbedarf  ihrer  Einleger 
in  Verlegenheit.     Mit  Hilfe  der  Reichsbank 

waren  sie  in  der  Lage,  ihre  Verpflichtungen 
zu  erfüllen,  und  der  Kriegsindustrie  vielfache 
Akzept  kredite  zu  gewähren. 

Wie  funktionierte  diese  Geld-  und  Kredit- 
verfassung im  Kriege?  Zunächst:  wie  kam 

sie  über  den  Kriegsstoß  hinweg?  Wenn  die 
Reichsbank  den  Kriegsstoß  parierte,  so 
interessiert  die  Art,  wie  sie  es  tat.  Am 
23./ VII.  betrug  ihr  Goldvorrat  1356,8  Mill. 
Der  Panikbedarf  entzog  ihr  über  100  Mill. 
Gold  bis  zum  31./VII.;  dann  schloß  sie  ihre 
Schalter  für  die  Einlösung.  Bis  zum  7./VIII. 

steigerte  sich  ihr  Goldvorrat  durch  die  Zu- 
führung der  verschiedenen  Kriegsreserven 

(120  und  85  Mill.)  plus  unerheblichen  Zu- 
flüssen aus  dem  Ausland  auf  1477,5  Mill. 

Inzwischen  hatte  sich  die  Panik  einiger- 
maßen gelegt;  der  Verkehr  nahm  die  Bank- 
noten; die  Aufsaugung  der  inneren  Gold- 
reserve setzte  ein,  von  Ausweis  zu  Ausweis 

strömte  mehr  Gold  in  die  Reichsbank. 
Schwierigkeiten  bot  die  Befriedigung  des 
Bedarfs  an  Umlaufsmitteln.  Es  mußte  der 
Bedarf  der  Heeresverwaltung  gedeckt  werden 
—  750  Mill.  in  den  ersten  6  Mobilmachungs- 
tagen  — ,  es  mußten  die  aufgehorteten  Zah- 

lung mittel  ersetzt  werden,  es  mußte  jener 
Bedarf  an  Umlaufsmitteln  befriedigt  werden, 

den  die  neuen  Barzahlungsmethoden  er- 
forderten, und  ebenso  der  Panikbedarf. 

Der  Niederschlag  zeigte  sich  in  dem  starken 
Anwachsen  des  Notenumlaufes:  24./VII. 
1890,9  Mill.,  31./VII.  2909,4  Mill.,  4./VIII. 
3897,2  Mill.  Die  Totalzunahme  beziffert 
sich  mithin  auf  2006,3  Mill.  in  14  Tagen. 
Besondere  Schwierigkeit  bot  die  Befriedigung 
des  kleinen  Zahlungsverkehrs.  Bis  7./VI1L 
flössen  300,3  Mill.  Scheidemünze  und 
Reichskassenscheine  ab,  ohne  daß  die  starke 

Nachfrage  nachließ.  Viele  Gemeinden  und 
einzelne  Private  griffen  zur  Ausgabe  von 
Notgeld.  In  der  ersten  Septemberwoche 
beginnt  die  Reichsdruckerei  1-  und  2-Mark- 
Darlehenskassenscheine  zu  drucken.  Vom 

24./V1I.  bis  zum  31./X.  gab  allein  die 
Reichsbank  683  Mill.  kleine  Zahlungsmittel 
in  Verkehr.  Nach  der  stürmischen  Ent- 

faltung des  Notenumlaufes  bis  zum  7./VIII. 
nahm  die  Entwicklung  einen  anderen  Weg. 
Die  Kurve  verläuft  in  durchschnittlichen 
leichten  Aufwärtsbewegungen,  nur  ab  und 
zu  von  Umlaufsenkungen  durchschnitten, 
weiter.  Die  Kreditbeanspruchung  ging  in 
den  ersten  Wochen  mehr  von  den  Privaten 
als  vom  Reiche  aus.  Der  Wechselbestand 
der  Bank  belief  sich  am  15./VIII.  auf 
4426  Mill.;  davon  waren  2980  Mill.  Wechsel 
aus  privaten  Kreisen;  gegenüber  dem  23./VII. 
hatte  dieses  Material  um  2229  Mill.  zuge- 

nommen —  der  zahlenmäßige  Ausdruck 
der  Hilfsaktion  der  Reichsbank  an  die 
Wirtschaft.  Bis  zum  selben  Termin  hatte 
das  Reich  erst  1446  Mill.  Schatzanweisungen 
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bei  der  Bank  diskontiert,  die  aber  zum 

größten  Teil  noch  als  Guthaben  bei  der  Bank 
standen.  Der  Diskontsatz,  mit  dem  die 

Bank  in  diesen  Tagen  stürmischer  Anforde- 
rungen durchkam,  war  am  31./VII.  von 

4  auf  5%  und  am  l./VIII.  auf  6%  erhöht 

worden;  schon  am  23./XII.  konnte  eine 
Keduktion  auf  5%  stattfinden;  diesen  Satz 
hielt  sie  den  ganzen  Krieg  durch. 

Die  Entwicklung  der  Notenbanken 

(Reichsbank  und  vier  Privatbanken)  er- 
hellt aus  folgenden  Daten  (Stat.  Jb.  1919). 

Aktiva. 

H 
l-S 

Metall- 

bestand 

Milliard. 

1915 
2,47 

1916 
2,57 

1917 
2,60 1918 
2,55 

Milliarden 

0,483 

0,481 0,629 

2,200 £°
 

cspq 

Milliarden 
0,0455 

0,0356 

0,0298 
0,0278 

-C^    05 CJ     S     n 

05    So 

Milliarden 

4,6 

6,6 
10,6 16,6 

Milliarden 
0,0799 

0,0706 
0,0807 

0,0812 

W 

boS? 

CM 

Milliarden    Milliarden 
0,0456 

0,0802 

o,i377 

0,1362 

Milliarden 

0,262 

0,500 
i,378 

2,067 

8,025 
10,443 

15,471 23,705 

Passiva. 

öS Grund- 
kapital 

Mill. 

Reserven 

Mill. 

Noten- umlauf 

total 

Mill. 

ungedeckt nach  §  9 
des  BankG. 

Mill. 

andere 

Verbind- lichkeiten 

Mill. 

Sonstige 

Passiva 

MiU. 

Summe der 

Passiven 

Mill. 

1915 
1916 
1917 
1918 

235,500 
235,5°° 
235,500 
235,500 

0,0943 

0,0996 0,1044 

0,1091 

5,55 

7,02 
9,16 

13,86 

2,5 

3,9 
5,9 

9,° 

1,9 2,7 

5,3 8,6 

0,237 
o,334 
o,577 

0,896 

8,025 10,443 

15,471 
23,7°5 

Die  Deckung  der  Noten 
(in  Prozent) 

Deckung  der  Noten  u.  fremde  Gelder 
(in  Prozent) 

durch  Metall 

(durchschnitt!.) 

durch  Gold 
(durchschnittl.) 

Bardeckung 

!    (§9  des  BankG.) 

Golddeckung 

1915 
1916 
1917 
1918 

44,5 36,5 
28,1 
18,2 

43,6 36,0 

27,4 

17,5 1915  !             40,2 
1916  j              3r,4 
1917  22,13 

1918  I              21,06 

32,7 

26,0 

17,3 

10,8 

Der  starken  Beanspruchung  der  Reichs- 
bank   entsprach    nicht    die   der   Darlehens- 

kassen. Bis  zum  7./IX.  waren  erst  242,9  Mill. 
Darlehen   bewilligt.      Von   den   dafür   aus- 

gegebenen     Darlehnskassenscheinen     lagen 
151,7   Mill.   bei   der   Reichsbank,   der   Rest 
war  in   den  Verkehr  geflossen.      Bezüglich 
der    Kreditbanken    wurde    schon    erwähnt, 
dafi  de  den  Kriegsstoß  auf  Reichsbank  und 
Darlehenskassen      größtenteils      ablenkten. 

Bernhard  (Aren.  f.  S.  Bd.  LX,  S.  76) 
haben  die  Banken  sogut  wie  keine  Wechsel 

tiert,   sie   sind   gelegentlich   sogar   zu 
Kreditkündigungen    übergegangen.        Nach 

i'lben  Autors  haben  sie  in  keinem 
Falle   die   Auszahlung  von   Guthaben  ver- 

weigert. Das  hatte  zur  Folge,  daß  sie  anderer- 
Mit     Zurückhaltung    üben    mußten    in    der 
Gewährung  von   Krediten  an  die  Industrie 
und  den  Handel.  Sie  reduzierten  ihr  Wechsel- 

st.      Die    Stcmpelvereinigung    erließ 
Rundschreiben  an  die  Kunden,  sie  möchten 

ihre  Kredite  nicht  erhöhen.  Die  Erwartungen, 
die  man  auf  die  Börse  gesetzt  hatte,  ent- 

täuschten vollständig.  Am  30./VII.  schloß 
die  Berliner  Börse  ihre  Tore,  am  31.  die 
Londoner,  die  vorher  niemals  geschlossen 
hatte;  alle  anderen  Börsen  waren  schon 
vorangegangen.  Damit  gab  es  keinen  Markt 
mehr,  auf  dem  internationale  Effekten 
realisiert  werden  konnten.  Die  Sperre  gegen 
feindliche  Guthaben  kassierte  zum  Rest 
noch  alle  Erwartungen,  die  sich  an  das 
Devisenportefeuille  der  Reichsbank  knüpften. 
—  Die  Sachlage  wurde  verschärft  durch  den 
allgemeinen  Uebergang  zur  Barzahlung.  Viele 
Verkaufsverbände  verlangten  generell  bare 
Kasse  oder  Lieferung  gegen  Nachnahme, 
manche  bedangen  Vorausbezahlung.  Das 
hatte  natürlich  seine  Rückwirkung  auf  den 
Kreditverkehr  bei  den  Banken.  —  Bezüglich 
der  Kriegskreditbanken  sei  vermerkt,  daß 
sie  die  Reichsbank  nur  in  mäßigem  Umfange 
in  Anspruch  nahmen.     April  1915  beliefen 
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sich  die  von  ihnen  genommenen  Reichsbank- 
kredite auf  8,1  Mill.  M.,  gegenüber  einem 

Diskontspielraum  von  über  500  Mill.,  den 
die  Reichsbank  ihnen  eingeräumt  hatte. 
Das  erklärt  sich  daraus,  daß  die  Kriegs- 

kreditbanken zunächst  genügend  eigene 
Mittel  hatten,  und  darum  ihre  Wechsel  in 

Ausnutzung  des  hohen  Diskontsatzes  (Bank- 
satz plus  1%)  bei  sich  behielten.  Außerdem 

•war  die  Beanspruchung  der  Institute  im 
ganzen  nicht  sehr  stark,  teils  weil  die  nor- 

malen Kreditqucllen  allmählich  wieder  in 
Fluß  kamen,  teils  weil  die  Konjunktur  der 
Kriegswirtschaft  allmählich  erlaubte,  ohne 
Kredit  aus/h1  ommen,  teils  weil  schon  das 
Bewußtsein,  daß  Kreditinstanzen  da  seien, 
manchen  Angstkredil  nicht  effektiv  werden 
ließen.  —  So  wurde  im  ganzen  der  Kriegs- 
stoß  leichter  überwunden,  als  nach  dir 
Größe  des  Ereignisses  angenommen  werden 
konnte. 

Die  Denkschrill  (Nr.  74)  an  den  Reichstag 
betr.  wirtschaftliche  Maßnahmen  aus  Anlaß 

des  Krieges  kennzeichnet  die  Sachlage 
des  deutschen  Zablungs-  und  Kreditverkehrs 
in  einer  Weise,  die  für  die  ganze  Kriegszeit 
gültig  blieb.  Bald  nach  Kriegsausbruch 
hätten  die  Zahlungsmethoden  wieder  mehr 
in  die  früheren  ( leleu  e  eingelenkt;  das  zurück- 

gekehrte Vertrauen  habe  an  Stelle  ihr  an- 
fänglichen Barzahlung  wieder  die  frühere 

bargeldlose  Zahlung  gesetzt,  namentlich  Zah- 
lung im  Giroverkehr  der  Reichsbank  (diese 

Auffassung  ist  insofern  irrig,  als  die  vor  dem 
Kriege  sehr  verbreitete  Kreditierung  im 
Kriege  tatsächlich  durch  Kassazahlung  er- 

setzt wurde),  in  der  Gesanitanlage  der  Bank 
nähmen  nach  den  ersten  Wochen  des  Krieges 
die  Wechselkredite  des  Reiches  die  erste 
Stelle  ein,  der  Wechseldiskont  für  Private 
trete  mehr  und  mehr  zurück.  Die  Ursache 
sei  die  Tatsache,  daß  die  Heeresverwaltung 

der  hauptsächliche  Auftraggeber  und  Ver- 
braucher sei;  ihr  umfangreicher  Bedarf  be- 

fruchte alle  Zweige  von  Handel  und  Industrie; 
die  durch  die  Lieferungen  für  das  Heer 
geförderte  Umbildung  unseres  Zahlungs- 

und Kreditverkehrs  wirke  auf  die  Gestal- 
tung der  Verhältnisse  am  Geldmarkt  überaus 

günstig  ein.  „Denn  die  mittelbaren  und  un- 
baren Kriegslieferungen  werden  meist  Zug 

um  Zug  oder  mit  kurzem  Ziel  durch  Noten- 
zahlung oder  Giroüberweisung  ausgeglichen, 

was  eine  wesentliche  Verminderung  der 
Inanspruchnahme  des  Bank-  und  Wechsel- 

kredites zur  Folge  hatte;  zudem  wurden 
durch  die  Verringerung  der  Lagerbestände, 
durch  notwendige  Produktionseinschrän- 

kungen und  durch  die  Einschränkung  des 

Außenhandels  erhebliche  Kapitalien  frei", 
so  daß  am  Geldmarkt  ein  starkes  Angebot 
flüssiger  Mittel  sei;  das  befriedige  dann  leicht 
den  privaten  Kreditbedarf  und  die  Reichs- 

anleihen und  erlaube  die  Tiefhaltung  des 
Banksatzes. 

Damit  sind  die  entscheidenden  Punkte 

der  Kriegszahlungs-  und  Kreditverfassung 
angedeutet:  1.  das  Reich  wird  mehr  und  mehr 
der  maßgebende  Auftraggeber,  Verbraucher 
und  Kreditnehmer;  2.  es  schafft  sich  seine 
Mittel  (abgesehen  von  den  unzulänglichen 
Kriegssteuern)  zunächst  durch  Diskont  von 
Schatzwechseln;  es  gibt  diese  Mittel  in 
Gestalt  von  Geldzeichen  aller  Art,  zumal 
Noten  und  Girogeld,  an  das  Wirtschafts- 

leben; 3.  diese  Mittel  setzen  die  Produktion 
in  Gang,  mobilisieren  die  Vorräte  und  hinter- 

lassen an  deren  Stelle  vermehrte  nominale 
Kaufkraft;  4.  diese  wird  dem  Reiche  teils 
durch  Anleihen,  mittelbar  durch  Diskont 
von  Reichswechscln  bei  den  Privatbanken 

durch  deren  Depositen  wieder  zur  Ver- 
fügung gestellt,  während  ein  Teil  der  Privat- 

wirtschaft liehen  Bedarfsbefriedigung  dient; 
5.  das  Reich  benutzt  die  ihm  zur  Verfügung 
ge  Milien  Beträge  zu  neuen  Aufträgen  und 
schafft  neue  Kaufkraft  unter  weiterer  Mobi- 

lisierung von  WirtBchaftsgütern  für  seine 
im  strengen  ökonomischen  Sinne  „unpro- 

duktiven" Verbrauchszwecke;  andere  Teile 
der  neuen  Kaufkraft  werden  privatwirt- 
BChaftlich  verwandt  zu  Bestreitung  und 
Ausdehnung  der  Lebenshaltung,  zum  Auf- 

horten, zur  Kapitalflucht  oder  zu  Steuer- 
zwecken. Der  reale  ökonomische  Inhalt  des 

Prozesses  ist  Mobilisierung  von  Vermögens- 
werten durch  Verkauf  an  das  Reich,  steigende 

Liquidation  durch  den  wachsenden  Anteil 
des  unproduktiven  Verbrauchs  unter  Füllung 
aller  Privatwirtschaften  mit  Kaufkraft,  die 
natürlich  im  Grade,  wie  die  Güterwelt 
sich  verflüchtigt,  nominal  wird.  Dieses 
Nominalwerden  hat  seinen  sinnfälligen  Aus- 

druck in  der  Teuerung. 
Nach  zwei  Richtungen  konnten  die 

Gegenwerte  für  mobilisierte  Vorräte,  ver- 
kaufte Waren  und  Dienstleistungen,  kristalli- 

siert in  erhöhter  privatwirtschaftlicher  Kauf- 
kraft, wirksam  werden:  auf  dem  Gütermarkt 

und  in  Gestalt  von  Kapitalanlagen.  Die 
Befriedigung  der  Lebenshaltung  lenkt  die 
gesteigerte  Kaufkraft  auf  den  Gütermarkt 
und  bewirkt  hier  Inflation.  Die  Rationierung 
des  Lebensbedarfs,  die  Beschränkung  des 
Börsenverkehrs,  des  Gründungsgeschäftes, 
der  Kapitalerhöhungen  und  der  Produktion 
für  andere  als  Kriegszwecke  lenken  die 
Kaufkraft  nachdrücklich  vom  Gütermarkt 
ab  und  auf  den  Kapitalmarkt  hin.  Hier 
boten  die  zweimal  jährlich  aufgelegten 
Kriegsanleihen  das  normale  Anlagemittel. 
In  ihnen  verwandelte  sich  aktive  Kaufkraft 
in  einen  Rentenanspruch  gegen  das  Reich. 
Der  einzelne  kann  die  Rückverwandlung 
vornehmen  durch  Verkauf,  aber  dann  wird 
die  aktive  Kaufkraft  eben  des  neuen  Käufers 
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gebunden.  Für  die  erste  Zeit  des  Krieges 
scheint  in  der  Tat  die  Kriegsanleihe  die 
zusätzliche  Kaufkraft  gebunden  zu  haben. 
Bis  zur  vierten  Kriegsanleihe  im  Frühjahre 
1916  einschließlich  überstiegen  die  Zeich- 

nungen auf  Anleihe  den  Schatzanweisungs- 
unilauf.  Während  die  ersten  vier  Anleihen 

die  ihnen  gegenüber  stehenden  Schatzanwei- 
sungskredite um  6,6  Milliarden  übertrafen, 

lag  die  fünfte  Kriegsanleihe  um  ein  Minus 
von  2,1  Milliarden  hinter  dem  Schatz- 

anweisungsumlauf zurück.  Dieses  Minus 
steigerte  sich  bei  den  folgenden  Anleihen 
auf  6,5  Milliarden,  14,6  Milliarden,  23,9  Milli- 

arden, 39,0  Milliarden.  Ende  Dezember  1918 
standen  einem  Totalaufkommen  an  Kriegs- 

anleihe von  89  Milliarden  M.  ein  Rest- 
umlauf von  55  Milliarden  M.  Schatzanwei- 
sungen gegenüber.  Man  näherte  sich  bei 

unzureichender  Steuerpolitik  dem  Augen- 
blick, wo  das  Erträgnis  der  Anleihen  keine 

wirksame  Entlastung  der  kurzfristigen  Kre- 
dite des  Reiches  mehr  bedeutete  und  vom 

Zinsendienst  fast  verschlungen  wurde.  Immer 
weniger  von  der  zusätzlichen  Kaufkraft, 
die  das  Reich  schuf,  ist  ihm  in  Gestalt  von 
Anleihe  zurückgeflossen.  Ein  Teil  der 
nicht  durch  Anleihe  gebundenen  Kaufkraft 
—  Prion  taxierte  ihn  für  den  Juni  1919 
auf  25  Milliarden,  von  amtlicher  Seite 
wurde  er  wesentlich  höher  veranschlagt  — 
verhortete  oder  floß  ins  Ausland;  ein  Teil 
ging  auf  den  Gütermarkt  und  verwandelte 
sich  in  vermehrte  nominale  Kaufkraft  der 
Produzenten,  ein  beträchtlicher  Teil  aber 
erscheint  wieder  als  Depositum  bei  den 
Banken  und  bewirkt  die  starke  Flüssigkeit 
des  Geldmarktes.  Lansb  urgh  hat  (in  der 
„Bank"  1916  S.  277)  die  innere  Wandlung der  Depositen  und  fremden  Gelder  bei  den 
Berliner  Großbanken  geschildert:  die  Um- 
Btellunir  des  ganzen  Erwerbslebens  habe 
ihren  Niederschlag  in  den  fremden  Geldern, 
in  ihrer  Herkunft  und  Wesensart  gefunden. 
„Es  rerech  winden  ganze  Kategorien  alter 
Bankeinlagen,  weil  ihre  aus  dem  Beruf 

ntümer  sie  dem  Konsum 
zuführen  müssen;  und  es  bilden  sich  neue 
Einlagen  anderer  durch  den  Krieg  empor- 

mener  Bevölkerungsschichten.  Gut- 
srerwandeln  sich  in  Schulden,  Schulden 

in  Guthaben.  Es  werden  Breschen  in  die 
fremden  Gelder  der  Bank  gerissen  und  sofort 
wieder  ge  ßhlossen."  Die  sprunghafte  Ver- 

mehrung der  Kundenkonten,  die  von  der 
en  Bank,  der  Diskontogesellschaft 

i  Bank  ausgewiesen  werden, 
beweist  den  starken  Wechsel:  bei  den  drei 
Banken  stieg  von  1913-1918  die  Zahl  der1 
Kundenkonten  von  539132  auf  1095845 
Die  fremden  Gelder,  die  L913  bei  160  Aktien- 

banken 9,6  Milliarden  betragen  hatten, beliefen  sich  Ende  1918  auf  über  30  Milliarden 

Nach  den  von  Lansburgh  veröffentlichten 
Zusammenstellungen  konzentrierte  sich  allein 
bei  7  Berliner  Großbanken  an  Kreditoren 
insgesamt:  31./XII.  1913:  4,5  Milliarden, 
31./XII.  1914:  5,06  Milliarden,  31./XIL 
1915:  6,6  Milliarden.  31./XII.  1916:  9,0  Mil- 

liarden, 31./XII.  1917:  14,8  Milliarden  in 
runden  Ziffern.  Ein  Teil  dieser  sprunghaften 
Steigerung  geht  freilich  auf  Fusionen  von 
Berliner  Banken  mit  Provinzbanken  und 
auf  die  damit  erfolgte  Nachweisung  provin- 
zialer  Gelder  in  den  Berliner  Ausweisen. 
Das  Wachstum  der  fremden  Gelder  kam 
nach  Lansburgh  (Die  Bank  1918  S.  328) 
mehr  den  befristeten  als  den  täglich  künd- 

baren Geldern  zugute.  Teilweise  wartete 
dieses  Geld  bei  den  Banken  auf  Anlage  in 
Kriegsanleihe,  aber  die  Senkung  des  Depo- 

sitenbestandes bei  den  Kriegsanleihezeich- 
nungen war  nicht  so  erheblich  wie  man 

annehmen  sollte.  Ein  großer  Teil  der  Gelder 
zeigte  Beharrungstendenz  und  erleichterte 
den  Banken  infolgedessen  ihre  Anlagepolitik, 
die  bei  Fehlen  des  Bankakzeptes  und  der 
guten  Handelswechsel  überwiegend  auf 
Schatzwechsel  ging,  ferner  auf  Kredit- 

gewährung an  Bundesstaaten,  Kommunal- 
verbände und  Gemeinden.  Bemerkenswert 

war  das  Anwachsen  der  Nostroguthaben 
der  großen  Banken.  Diese  Summen  sind 
nach  Lansburgh  Forderungen  an  die  großen 
neutralen  Banken,  sie  ersetzten  das  Devisen- 

portefeuille und  stellten  das  aus  Exporten 
und  Auslandskrediten  gespeiste  Reservoir 
dar.  aus  dem  die  Einfuhr  bezahlt  wurde. 

Der  Grundzug  dieser  Kriegskreditwirt- 
schaft ist  die  Uniformierung  des  Kredit- 

verkehrs, denn  er  steht  unter  typischen  Be- 
dingungen; das  ganze  Kreditgeschäft  ver- 

einfachte sich.  ,,Die  Geschäftstüchtigkeit 
erschöpft  sich  in  der  Anbahnung  und  Aus- 

nutzung der  geeigneten  „Beziehungen",  die 
dem  einzelnen  Institute  Fühlung  mit  der 
Reichs-  und  Landesregierung  und  den 

Kriegsorganisationen  verschaffen"  (Lans- 
burgh, Die  Bank  1918  Bd.  1  S.  334).  Bei 

aller  Steigerung  der  Umsätze  bleiben  diese 
doch  relativ  zurück  hinter  dem  Wachstum 
der  fremden  Gelder  und  der  eigenen  Mittel 
der  Banken.  Die  Kredite  sind  großenteils 
Daueranlagen  geworden,  haben  die  Leieht- 
flüssigkeit  der  Friedenszeit  verloren.  Große 
Geschäftssparten  (Akzeptverkehr,  Ultimo- 

verkehr, Diskont  von  Wechseln,  Effekten- 
kommission usw.)  sind  verkümmert.  Es  ist 

für  den  Geldmarkt  eine  Zeit  der  Windstille 
bei  absolut  übersichtlichem,  stabil  aufwärts- 
gehendem  Geschäft  gekommen.  Nur  eine 
Sorge  lastet  auf  ihm:  was  wird  nachher  bei 
Friedensschluß?  Aus  der  Gunst  der  Sachlage 
und  der  Vorsorge  für  die  Friedenszeit  ent- 

sprang die  gerade  in  den  letzten  Jahren  des 
Krieges  so  starke  Aktivität  der  Großbanken 
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nach  außen,  ein  stürmischer  Prozeß  der  An-  während    des    ganzen    Krieges    unter    dem 
gliederung,  Konzentration,  Interessengemein-  Eindruck    der    jeweiligen    Kriegslage    und 
echaften.  der    wirtschaftlichen   und   politischen   Aus- 

Die  Bewegung  der  Wechselkurse  steht  sichten. 

Die  Bewegung  der  Wechselkurse  an  einigen  neutralen  Plätzen  (Stat.  Jb.  1919). 
Stockhol m Amsterdam Zürich 

Parität  100  M.  = 
Durchschnitt  1914 

1915 
1916 
1917 
1918 

88,89  Kr. 
87,638 
79,43 
62,511 

47,95 

52,686 

Parität  100  M.  =  69,26  fl. 
56,79 

50,614 

42,668 

36,539 36,744 

Parität  100  M.  =  123,46  Fr 1916  92,911 
1917  72,692 
1918  74,603 

Hinter  diesem  scharfen  Sinken  der  Be- 
wertung der  Mark  im  Auslände  standen  Gang 

und  Entwicklung  der  deutschen  Wirt -ehalt 
im  Kriege.  Schon  vor  Ausbruch  des  Krieges 

hatte  die  Kriegsdrohung  und  die  Vorberei- 
tung auf  ihn  die  deutschen  Wechselkurse 

über  den  Goldpunkt  anzielten  lassen.  Die 
Aufhebung  der  Noteneinlösung,  die  Sorge, 
Guthaben  im  Auslande  noch  schnell  zu  reali- 

sieren und  Verpflichtungen  im  Auslande 
zu  erfüllen,  ergaben  eine  Bcharfe  Nachfrage 
nach  Valuten,  die  in  vollem  Umfange  nicht 
befriedigt  werden  konnte.  Das  Reich  ging 

mit  einer  für  damalige  Verhältnisse  unge- 
wöhnlichen Entwertung  der  Mark  in  den 

Krieg.  Im  Kriege  selbst  lagen  die  wirt- 
Rchaftlichen  Verhältnisse  derart,  daß  keine 
Parität  gehalten  werden  konnte,  und  sie 
entwickelten  sich  in  einer  Weise,  daß  die 
Parität  immer  mehr  verlassen  wurde.  Wenn 

zu  Anfang  des  Krieges,  abgesehen  von 
Ausfuhrverboten  für  bestimmte  Waren  und 
gegen  bestimmte  Länder,  das  Exportgeschäft 
nach  den  neutralen  Staaten  noch  sehr  lebendig 
blieb,  so  wurde  seine  Ba^is  allmählich  doch 
immer  schmaler  durch  die  Inanspruchnahme 
aller  deutschen  Wirtschaftskräfte  und  -mittel 
für  den  deutschen  Verbrauch  und  die  Krieg- 

führung. Dabei  blieb  der  Einfuhrbedarf 
zumal  an  Nahrungsmitteln  und  Rohstoffen 
während  des  ganzen  Krieges  höchst  intensiv. 
So  fehlte  bei  rückgehender  Ausfuhr  der 
rechnerische  Ausgleich,  es  fehlte  das  deutsche 
Angebot  von  Fremdvaluten,  der  Nachfrage- 

druck ruhte  wie  auf  den  fremden  Waren  so 
dauernd  auf  den  neutralen  Valuten  und 
teilweise  sogar  auf  feindlichen  Valuten, 
deren  politisch-militärische  Lage  es  nicht 
erwarten  ließ.  In  letzterem  Falle  wirkte 

natürlich  der  Bedarf  der  Heeresverwaltung 
im  besetzten  Gebiete  als  Dringlichkeits- 

faktor. Die  normalen  bankpolitischen  Mittel 
—  Diskontpolitik,  Arbitrage,  Ausgleich  durch 
Goldsendungen  und  Effekten,  Trassierungen 
auf  fremde  Guthaben  —  versagten.  Die 
gelegentliche  Ausfuhr  von  Gold  und  Effekten 
konnte  höchstens  den  Kurs  der  deutschen 

Mark  langsamer  sinken  lassen.  Die  Gegen- 
maßnahmen  gegen   die   schrittweise   Mark- 

entwertung  setzten  spät  ein.  Es  handelte 
sich  dabei  um  Einfuhrverbote,  Ausfuhr- 

erleichterungen, Valutaaufschläge  und 
Kohlenausfuhr,  Mobilisierung  fremder  Wert- 

papiere, Schaffung  einer  Devisenzentrale 
und  der  Devisenordnung,  staatlich  garan- 

tierte Kreditaufnahme  im  neutralen  Aus- 
lande unter  Verpfändung  deutscher  Effekten, 

Bekämpfung  der  Valutaspekulation  im  In- 
lande  und  der  Kapitalflucht,  und  ferner  um 
kombinierte  Handels-  und  Kreditabkommen. 
Die  Denkschriften  der  Regierung  an  den 
Reichstag  betonten  wiederholt,  daß  der 
Rückgang  des  Markkurses  nichts  mit  der 
Wahrung,  also  nichts  mit  der  Entwertung 
der  Mark  im  Inlande  zu  tun  habe.  Dieser 

Auffassung  steht  eine  andere,  in  der  Lite- 
ratur gegen  Ende  des  Krieges  und  nachher 

vielfach  vertretene,  gegenüber,  welche  die 
Bedeutung  der  Zahlungsbilanz  für  die  Be- 

wegung der  Wechselkurse  als  unerheblich 
hinzustellen  sich  bemüht  und  das  Haupt- 

gewicht auf  die  inländische  Preisbewegung 

und  damit  auf  die  Vermehrung  der  nomi- 
nalen Kaufkraft  legt.  Hassel  hat  dieser 

Auffassung  wohl  die  schärfste  Zuspitzung 
gegeben:  man  könne  allgemein  eine  Parallele 
zwischen  der  Entwertung  der  Mark  im 
Auslande  und  der  inländischen  Geldver- 
mehrung  annehmen.  Dem  gegenüber  betont 
Diehl  (lieber  Fragen  des  Geldwesens  und 
der  Valuta,  Jena  1918,  S.  35)  „die  primäre 
Ursache  (der  Valutaentwertung)  ist  der 
Stand  der  Handels-  und  Zahlungsbilanz, 

die  sekundäre  Ursache  die  Geldentwertung". 
Aehnlich  Prion  (Inflation  und  Geldent- 

wertung, Berlin  1919,  S.  48)  „so  unbestreit- 
bar es  ist,  dab  die  Entwertung  der  deutschen 

Valuta  im  Auslande  auf  die  Störung  des 

internationalen  Zahlungsverkehrs  zurück- 
zuführen ist,  ebenso  sicher  ist,  daß  sie  im 

Zusammenhang  mit  der  Inflation,  mit  der 
Kaufkraftaufblähung  der  Einzelwirtschaften 
und  dadurch  auch  mit  der  Preissteigerung 
im  Innern,  daß  sie  im  Zusammenhang  mit 

der  inländischen  Geldentwertung  steht". Die  Einfuhrüberschüsse  beließen  wachsende 
Markbeträge  im  Auslande,  die  sich  mehrten 
um    die    Zahlungen    für    Zinsen,    Kredit- 
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abdeckungen,  Kapitalverschiebungen,  und 

um  mit  dem  Kriege  zusammenhängende  Ver- 
pflichtungen gegenüber  den  Neutralen;  im 

großen  Umfange  wurde  auch  durch  die 
Praxis  unserer  Bundesgenossen,  im  neutralen 
Auslande  mit  Reichsmark  zu  kaufen,  das 

Markangebot  sehr  vermehrt  und  jede  Gegen- 
maßnahme illusorisch  gemacht.  Andererseits 

bot  das  Inland  höhere  Markbeträge  für  aus- 
ländische Waren,  es  konnte  sie  bieten,  weil 

die  Inlandspreise  für  diese  Waren  entweder 
schon  entsprechend  hoch  standen  oder  weil 

„eine  der  Wechselkurssteigerung  entspre- 
chende Preissteigerung  (infolge  des  Waren- 

mangels) eintreten  konnte"  (Prion  S.  49). So  schwamm  auf  den  neutralen  Märkten 
ein  beträchtliches  Material  an  Marknoten 
mit  ständiger  Tendenz  zur  Vermehrung  und 
infolgedessen  mit  ständigem  Druck  auf  die 
Wechselkurse.  Es  bot  ein  reiches  Feld  für 

eine  ins  ungeheuerliche  gewachsene  Speku- 
lation. Hinter  der  Baissetendenz  stand,  ganz 

abgesehen  von  allen  anderen  Ursachen, 
die  Politik  der  Entente  auf  Marksenkung, 
bewirki  durch  Angebot  großer  Posten  Mark 
zu  weichenden  Kursen.  Der  Zweck  ist  klar, 
es  sollte  das  neutrale  Mißtrauen  gegen  die 
deutsche  Wirtschaftskraft  und  Kreditwürdig- 

keit gesteigert,  es  sollte  die  deutsche  Einfuhr 
verteuert  und  beschränkt  werden. 

2.  Preisentwicklung  und  Preispolitik 
im  Kriege.  Das  Reich  verfügte  durch 
Diskont  von  Schatzwechseln  gegen  Noten 
über  starke  potentielle  Kaufkraft.  Die 
Folgen  dieser  neuen  Kaufkraft  auf  das 
Wirtschaftsleben  äußerten  sich  durch  das 

Medium  der  Preisbildung.  Mußte  sie  infla- 
toriscfa  wirken?  Augenscheinlich  brauchte 
keine  inflatorische  Wirkung  einzutreten, 
wenn  der  Ausdehnung  der  Kaufkraft  eine 
Vermehrung  der  realen  Gütermenge  parallel 
ging,  und  wenn  sie  durch  Anleihe  oder 
Steuern  zurückgenommen  wurde  im  Maße 
wie  jene  Güter  in  unproduktiven  Verbrauch 
gefallen  waren.  Desfalls  konnte  der  alte 
Preisstand  gehalten  werden.  Tatsächlich 
aber  war  die  Wirkung  diese:  1.  das  jener  neu- 

geschaffenen Kaufkraft  gegenüberstehende 
Angebot  an  realen  Gütern  konnte  nicht 
entsprechend  gemehrt  werden,  schrumpfte 
im  Gegenteil  erheblich  zusammen;  2.  weder 
Steuern  Doch  Anleihen  haben  in  genügendem 
Maße  die  zusätzliche  Kaufkraft  der  Privat- 

wirtschaft binden  können. 
Auf  zwei  Wegen  kann  normalerweise 

die  erforderliche  Gütermenge  geschaffen 
'.  durch  [nlandsproduktion  oder  durch 

Einfuhr.  Wenn  beide  Wege  versagen,  bleibt 
ein  Notweg  von  begrenzter  Leistungsfähig- 

keit: der  Eingriff  in  die  nationale  Vermögens- 
rabstanz.  Die  Ausdehnung  der  nationalen 
Gütererzeugung  scheiterte  am  Mangel  frem- 

der  Rohstoffe  und   Produkte.      Die  großen 

Handelswege  waren  gleich  verschüttet,  die 
kleinen  verkümmerten  im  Laufe  des  Krieges. 
Der  Ersatz  durch  Inlandserzeugung  war 
nur  sehr  unvollkommen  und  nur  mit  steigen- 

den Kosten  möglich,  und  nur  unter  Bindung 
von  Arbeitskräften  und  Kapitalien,  die  an 
anderer  Stelle  der  Kriegswirtschaft  und  der 
Kriegführung  unentbehrlich  waren.  Dazu 
war  diese  Inlandswirtschaft  durch  die  Um- 

stellung, durch  die  Mobilmachung,  durch  die 
ungenügende  Kapitalerneuerung  und  pfleg- 

liche Behandlung  des  Produktivkapitals  ge- 
schwächt. Die  unvermeidliche  Wirkung 

war  das  dauernd  mehr  gefühlte  Zurück- 
bleiben der  Produktionserträge  hinter  den 

Anforderungen.  Das  Mißverhältnis  war  mit 
keinen  Mitteln  ganz  auszugleichen.  Dabei 
verlangte  die  Kriegführung  und  die  nothafte 
Erhaltung  der  Zivilbevölkerung  gebieterisch 
ihr  Recht.  So  mußte  der  Notweg  weithin 
beschritten  werden  —  er  konnte  es  unter 
dem  Anreiz  scheinbarer  privatwirtschaft- 

licher Rentabilität  —  die  Vermögens-  und 
Kapitalsubstanz  selbst  anzuspannen.  Das 
war  eine  Erweiterung  des  Lebensspielraums, 
deren  Grenzen  sich  sehr  schnell  in  Gestalt 
rückläufiger  nationaler  Produktivität 
zeigten. 

Um  diese  beengten  nationalen  Wirt- 
schaftserträge, um  den  zusammenge- 

schrumpften Güterbestand  kämpfte  die  Kauf- 
kraft zunächst  des  Reiches.  Es  mobilisierte 

sie  für  seine  Zwecke  durch  Käufe  und  war 
dabei  geneigt,  hohe  Preise  zu  bewilligen, 
als  Ausgleich  gestiegener  Kosten,  aus  Ge- 

sichtspunkten des  Anreizes  der  Produktion, 
aus  mangelndem  kaufmännischen  Sachver- 

stand und  vor  allem  in  Erwartung  eines 
glücklichen  Kriegsausganges.  Die  drei 
letzten  Momente  umschloßen  eine  aus  der 
normalen  Marktlage  nicht  gerechtfertigte 
weitere  Steigerung  der  Preise  mit  der  allge- 

meinen Weiterwirkung  steigender  Löhne  und 
Gehälter  und  damit  des  totalen  Preisstandes. 
In  den  Händen  von  Produzenten,  Händlern 
und  Lohnbeziehern  sammelte  sich  so  ge- 

steigerte Kaufkraft.  Sie  wird  durch  Steuern 
und  Anleihen  nur  unzureichend  gebunden, 
60  Milliarden  Kriegskosten  stehen  89  Mil- 

liarden Anleihen  gegenüber.  Aber  daneben 
band  der  Diskont  von  Schatzanweisungen  bei 
den  Banken  dort  als  Depositen  nieder- 

geschlagene privatwirtschaftliche  Kaufkraft. 
In  jedem  Falle  aber  wurde  —  vor  Anleihe- 

zeichnung und  vor  Depositenbildung  — 
seitens  der  Privatwirtschaft  Kaufkraft  reser- 

viert für  ihre  speziellen  Zwecke:  sie  ging 
an  die  Börse  und  steigerte  hier  bei  der 
Begrenzung  des  Verkehrs  und  der  Effekten 
die  Kurse;  sie  ging  an  den  Markt  der  knapp 
gewordenen  Lebens-  und  Bedarfsmittel  und 
trieb  hier  die  Preise,  sie  schuf  einen  Markt 
für  teuere  Schleichhandelsware;  sie  ging  in 
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die  Devisenspekulation  und  verteuerte  die 
Einfuhr.  Nur  soweit  Hortbildung  erfolgte  — 
und  es  geschah  in  ziemlich  großem  Um- 

fange —  ist  Kaufkraft  gebunden  und  bleibt 
ohne  inflatorische  Wirkung.  Prion  (S.  50) 
weist  darauf  hin,  wie  selbst  in  Depositen 
niedergeschlagene  Kaufkraft  nur  zeitweilig 
ruht,  wie  ferner  die  Inhaber  von  Anleihe 
und  Schatzanweisungen  durch  Verkauf  und 
Verpfändung  die  Möglichkeit  hatten,  jeden 
Moment  die  gebundene  Kaufkraft  wieder 
aufleben  zu  lassen.  Auch  die  Tatsache, 

daß  sich  ein  Zahlungsverkehr  in  Kriegs- 
anleihe herausbildete,  hatte  inflatorische 

Wirkung. 

Zusammenschrumpfende  Gütervorräte  — 
angeheuer  vermehrte  nominale  Kaufkraft 
det  Reiches  und  der  Privaten:  aus  diesem 

Sachverhalt  resultierte  die  Preisbewegung 
des  Krieges.  Sie  setzte  nach  Ueberwindung 
der  Panikpreise  zu  Kriegsbeginn  langsam 
und  in  wechselnder  Stärke  auf  verschiedenen 

Märkten  ein;  sie  L,rim,r  ans  von  den  Zentren 
enen  Kaufkraft,  von  der  Heeres- 

verwaltung und  der  Kriegsindustrie,  päter 
teilweise  von  der  Landwirtschaft  und  den 

Lohneinkommen,  und  pflanzte  sich  mit 
starken  Unterschieden  zwischen  den  ein- 

zelnen Gebieten  allmählich  über  das  ganze 
Land.  Eine  stark  aufsteigende  Kurve  nahm 
sie  seit  dem  großen  Küstungsprogramm  von 
1916. 

Der  Staat  ging  gegen  sie  preispolitisch 
vor  aus  Gründen  der  Unterhaltssicherung 
der  kaufkraftschwachen  Schichten,  wegen 
seiner  eigenen  Eigenschaft  als  des  größten 
Konsumenten  und  —  bei  der  besonderen 

Artung  seiner  Kaufkraft  —  aus  Gründen 
der  Währung.  Sein  Ziel  wird  dabei  mehr 
und  mehr,  den  Preis  als  Kegulator  der 
Verteilung  auszuscheiden.  Anfangs  des 
Krieges,  gegenüber  der  Preishausse  der 
Panik,  war  daran  keineswegs  gedacht;  die 
lokalen  Höchstpreise  der  ersten  Kriegszeit 
sollten  lokal  und  regional  die  Ausschrei- 

tungen auf  den  Gebieten  des  täglichen 
Lebensbedarfs,  der  Nahrungs-  und  Futter- 

mittel usw.  unterdrücken.  Es  sollte  solchen 

Preisbewegungen  entgegengewirkt  werden, 
,,die  nicht  in  der  Natur  der  Verhältnisse 

begründet  sind"  (Thieß  S.  6  Heft  1  der 
Beiträge  zur  Kriegswirtschaft)  —  also  aus 
Panikstimmung  und  Durcheinander  der  Auf- 

marschtage entstehenden  spekulativen  Aus- 
schreitungen. Wenn  der  Gesetzgeber  die 

„Angemessenheit"  der  Preise  schützen  wollte, 
so  meinte  er  damit  den  Preis,  der  im  Ver- 

hältnis von  Angebot  und  Nachfrage  be- 
gründet war.  Diese  Höchstpreisidee  der 

ersten  Kriegszeit  erstrebt  nicht  einen  will- 
kürlich zu  erfindenden  Preis,  sondern  den 

Preis,  der  sich  aus  dem  Verhältnis  von 
erreichbaren  Vorräten  und  dauerndem  Bedarf 

ergab.  Diesem  Preis  sollten  alle  aus  Panik, 
spekulativer  Zurückhaltung  und  zufälligen 
Monopolsituationen  möglichen  Einflüsse 
zweiter  Ordnung  ferngehalten  werden.  „Der 
offenbare  Höchstpreis  sollte  dem  Verkehr 
seine  durch  die  ungewohnte  Kriegslage 
schwindende  Sicherheit  und  Stetigkeit  zu- 

rückgeben" (Thieß  S.  8).  Städte  und  Militär- 
behörden haben  in  der  ersten  Kriegszeit 

mit  Erfolg  Höchstpreispolitik  getrieben.  Die 
Umstände  waren  dazu  sehr  günstig.  Der 
Verkehr  zwischen  den  einzelnen  Wirtschafts- 

teilen des  Reiches  und  das  Wirtschaftsleben 
selbst  kamen  bald  wieder  in  Fluß;  die 

Kriegslage  war  günstig,  die  Vorräte  noch 
reichlich,  die  Abschließung  nur  stückweise, 
der  Krieg  erschien  als  eine  Sache  von  Mo- 

naten. Aber  der  Erfolg  der  lokalen  Höchst- 
preise fand  seine  Grenze  da,  wo  er  auf  die 

Wirkungen  der  fehlenden  Auslandszufuhr 
stieß:  Da  nämlich,  wo  der  innere  Markt 
bisher  von  fremder  Zufuhr  gelebt  hatte, 
jetzt  aber  seinen  Bedarf  im  Inlande  zu 
decken  unternahm.  Das  war  zumal  für 

Westdeutschland  bei  Getreide  und  Getreide- 
produkten der  Fall.  Mit  Wegfall  der  Ver- 

kehrsstockungen durch  den  Aufmarsch  be- 
gann der  Preiskampf  zwischen  den  einzelnen 

Gebieten.  Wo  lokale  und  regionale  Höchst- 
preise festgehalten  wurden,  wanderte  die 

Ware  ab.  Der  lokale  Höchstpreis  scheiterte 

nach  erstem  Erfolg"  an  der  Tendenz  der Ware  zum  höchsten  Preis  im  erreichbaren 
Wirtschaftsgebiet.  Die  Versorgungsnot  und 
die  Stärke  der  Kaufkraft  überrannten  ihn. 
Das  Anziehen  der  Preise  aber  veranlaßte 

den  neuen  liuf  nach  Höchstpreisen.  In  der 
Oeffentlichkeit  und  bei  den  Behörden  war 
bis  Mitte  1915  noch  die  Ueberzeugung, 

es  seien  im  wesentlichen  spekulative  Aus- 
schreitungen schuld  an  der  beharrlichen 

Tendenz  der  Preise  nach  oben.  Ihnen  glaubte 
man  mit  Höchstpreisen  beizukommen,  wenn 
man  den  lokalen  Höchstpreis  durch  den 

zentralen  Höchstpreis  ersetze.  Daher  be- 
stimmte eine  Bekanntmachung  über  Höchst- 

preise vom  28./X.  1914,  daß  der  Bundes- 
rat die  zuständige  Instanz  für  Höchstpreise 

sei,  soweit  er  keine  erlasse,  die  Landeszentral- 
behörden. Nach  wie  vor  waren  auf  Grund 

des  Kriegszustandes  auch  die  Militärbehörden 

befugt,  Höchstpreise  zu  erlassen  Die  er- 
wähnte Bekanntmachung  dehnte  außerdem 

die  ursprünglich  nur  für  den  Kleinhandel 
gedachte  Beschlagnahme  zurückgehaltener 
Vorräte  auf  den  Großhandel  aus,  zumal  für 
Getreide  und  Futtermittel.  Hierin  und  in 

den  am  gleichen  Tage  erlassenen  vier  Bundes- 
ratsverordnungen über  Getreide  und  Brot 

zeigten  sich  die  ersten  ernsten  Vorzeichen 
der  Ernährungsschwierigkeiten.  Der  Gesetz- 

geber war  in  einem  Dilemma:  hielt  er  die 
Preise  zugunsten  der  Minderbemittelten  tief, 
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so  war  keine  Aussicht,  den  Verbraucher  zur 

Sparsamkeit  zu  bringen;  ließ  er  den  Preis 
frei,  so  konnte  er  die  Minderbemittelten 
nicht  schützen.  Diesem  Dilemma  glaubte  er 

dadurch  zu  entgehen,  daß  er  ein  Verfütte- 
rumrsverbot  für  Brotgetreide  und  Mehl 
erließ  und  daß  er  ein  stärkeres  Ausmahlen 

des  Getreides  und  ein  Strecken  des  Brotes 
anordnete.  Für  den  mangelnden  Erfolg 
dieser  Versuche,  das  doppelte  Ziel  mit 
indirekten  Mitteln  zu  erreichen,  sprach 
deutlich  die  bedrohliche  Gestaltung  der 
Zustände  am  Getreidemarkt.  Die  Zentrale 

für  Heeresverpi'legung  konnte  allmählich nur  zu  immer  höheren  Ueberpreisen  ihre 
Anforderuniren  befriedigen  und  mußte  den 
einzelnen  Proviantämtern  freie  Hand  lassen 
zum  Aufkauf.  Die  im  November  1914 
gegründete  Kriegsgetreidegesellschaft  konnte 
mit  keinen  Mitteln  ihre  Absicht,  zweieinhalb 
bis  drei  Millionen  Tonnen  Brotgetreide 
autzukaufen,  um  sie  für  den  Rest  des  Jahres 
einzulagern,  durchsetzen  Sie  erhielt  über- 

haupt kein  Getreide,  selbst  das  Beschlag- 
nalimerecht  nutzte  ihr  nichts.  Es  trat  grell 
zutage,  daß  mit  Verfütterungsverboten, 
Höchstpreisen,  Verwendungsbeschränkungen 
und  sonstigen  indirekten  Mitteln  gegenüber 
der  Lage  am  Getreidemarkt  nichts  zu 
machen  sei.  Mitte  Januar  1915  erwies  sich, 
daß  laut  Bestandsaufnahme  vom  l./XII.  1914 
nur  8  y2  Mill.  Tonnen  Brotkorn  im  ganzen 
noch  vorhanden  waren.  Bis  l./II.  1915 
mochte  der  Betrag  auf  5  Mill.  Tonnen  zurück- 

gegangen sein.  Und  dieser  Bestand  sollte 
langen  bis  zur  neuen  Ernte!  An  diesem 
alarmierenden  Ergebnis  wurde  der  Ent- 

schluß zur  Einrichtung  der  Getreidezwangs- 
wirtschaft reif.  Mitte  Januar  1915  wurde 

in  wenigen  Tagen  die  Reichsgetreidestelle 
errichtet,  die  am  l./II.  1915  den  Be- 

trieb aufnahm.  Sie  setzte  sich  ohne  be- 
sondere Schwierigkeit  durch.  Bei  fester 

Zusammenfassung  des  Brotgetreides  in  ihre 
Hand  war  das  doppelte  Ziel  erreicht:  mäßige 
Preise  bei  sparsamem  Verbrauch.  Schon 
im  Oktober  1914  und  in  den  folgenden 

n  waren  von  Reichs  wegen  eine  An- 
zahl wichtigster  Waren  unter  Höchstpreis 

[.'(-teilt  worden.  Zu  den  Höchstpreisen 
traten  mehr  und  mehr  Verwendungsbe- 
Echriinkungen  und  Streckungsmaßnahmen. 
Die  Höchhtpreispolitik  erforderte  zu  ihrer 
Durchführung  ergänzende  Maßnahmen,  die 
alle  schon  in  die  Richtung  der  Bewirtschaf- 

tung einlenkten.  —  Wenn  der  Gesetzgeber 
noch  im  Oktober  der  Meinung  war,  nur  das 
tunlichst  Geringste  einzugreifen  und  zu 

te  ihn  die  Entwicklung  der 
hrnahrungslage  zu  immer  umfassenderen 
Aktionen.  Die  beiden  großen  preispolitischen 
Mittel  des  Jahres  1915  beruhten  noch  auf 
dem  Glauben,  es  sei  kein  eigentlicher  Not- 

stand in  der  Ernährung  vorhanden.  Die 
Bekanntmachung  gegen  übermäßige  Preis- 

steigerung (23./VII.  1915)  bedrohte  aus 
dieser  Auffassung  heraus  mit  Gefängnis 
und  Geldstrafen  jeden,  der  für  Gegenstände 
des  täglichen  Bedarfs  Preise  fordert,  ,,die 
unter  Berücksichtigung  der  gesamten  Ver- 

hältnisse, insbesondere  der  Marktlage  einen 
übermäßigen  Gewinn  enthalten,  oder  solche 
Preise  sich  oder  einem  anderen  gewähren 

oder  versprechen  läßt",  ferner  jeden,  der 
solche  Gegenstände  in  spekulativer  Absicht 
zurückhält  oder  sie  vernichtet  oder  ihre 
Erzeugung  und  den  Handel  mit  ihnen 
einschränkt  „oder  andere  unlautere  Machen- 

schaften vornimmt".  Augenscheinlich  hielt 
der  Gesetzgeber  die  Preissteigerungen  für 
übermäßig  und  in  Anbetracht  der  Pro- 

duktionskosten nicht  gerechtfertigt.  Auch 
die  Verordnung  über  Fernhaltung  unzu- 

verlässiger Personen  u.  a.  folgten  aus  der- 
selben Ueberzeugung.  Das  Reichsgericht 

legte  die  Formel  scharf  aus,  und  entschied 
für  die  im  Frieden  üblichen  Gewinnsätze; 
wer  unter  herrschenden  Marktpreisen  kaufe, 
müsse  unter  ihnen  verkaufen.  Die  Be- 

kanntmachung vom  23./III.  1916  und  die 
sog.  Kettenhandelsverordnung  vom  Juni 
1916  stammten  aus  den  gleichen  Gedanken- 

gängen. Das  Höchstpreisgebiet  wurde  immer 
weiter  ausgedehnt,  und  immer  genauer 
folgte  die  Preisfestsetzung  den  einzelnen 
Spannungen  der  Preise.  Wo  Höchstpreise 
untunlich  erschienen,  wurden  vielfach  durch 
Sachverständige  begutachtete  Richtpreise 
erlassen.  Dabei  zeigte  sich,  daß  die  An- 

passung an  den  Wechsel  der  Versorgungs- 
lage keine  starre  Preispolitik  zuließ,  um  so 

weniger,  als  die  Höchstpreise  die  Tendenz 
hatten,  Mindestpreise  zu  werden.  Anderer- 

seits hatte  jede  Aenderung  der  Höchstpreise 
Zurückhaltung  und  Abwartung  der  neuen 
Preise  zur  Folge.  Die  Grenzen  des  Höchst- 

preises und  seine  unerwünschten  Neben- 
wirkungen traten  deutlich  hervor. 

Es  ist  schwer,  ein  abschließendes  Urteil 
über  den  Erfolg  der  öffentlichen  Preispolitik 
zu  geben.  Thieß  <S.  19)  sieht  im  Abbrechen 
der  steigenden  Preiskurve  zwischen  No- 

vember 1915  und  Januar  1916  eine  Wirkung 
der  Höchstpreispolitik.  Vielleicht  trifft  man 
den  Kern  der  Wirkungen  sicherer,  wenn 
man  sagt,  daß  die  Preiskurve  nicht  den 
schnellen  und  nachhaltigen  Aufstieg  nahm, 
den  sie  andernfalls  wahrscheinlich  genommen 
hätte.  Bis  zum  Frühjahr  1916  treten  die 
Folgen  der  unzureichenden  Ernte  des  Jahres 
1915  auf;  die  Preise  steigen.  Wenn  nach 
den  Calwerschen  Anschreibungen  im  Januar 
1916  die  Lebenskosten  einer  vierköpfigen 
Familie  pro  Woche  41,26  M.  betrugen,  so 
stiegen  sie  bis  April  bereits  auf  52  M.  und 
bewegten  sich   in  den  folgenden   Monaten 
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weiter  aufwärts.  Die  Höchstpreise  paßten 
sich  der  neuen  Sachlage  entweder  gar  nicht 
oder  nicht  elastisch  genug  an,  die  Waren 
verschwanden  vom  offenen  Markte  und 
folgten  den  Lockungen  höherer  Preise  im 
Schleichhandel.  Soweit  das  nicht  geschah 
oder  nicht  geschehen  konnte,  zeigten  sie 

Neigung,  im  näheren  Umkreis  der  Pro- 
duktionsstätten  „hängen"  zu  bleiben.  Es 
entwickelte  sieb  parallel  dazu  eine  Technik 
der  Höchst  preisumgehung:  Die  Ware  ver- 

änderte ihre  Form,  wurde  irgendwie  in  ein 
höchstnreisfreies  Produkt  überführt  und 
k;iiu  dergestalt  verteuert  in  den  Konsum, 
vielfach  wurde  sie  auch  als  Auslandsware 
zu  höheren  Preisen  angeboten.  Die  mangelnde 
Anpassung  der  Höchstpreise  an  örtliche  und 
zeitliche  Marktbewegungen  und  die  Tendenz, 
zuviel  mit  ihnen  zu  erstreben,  lähmte  ihre 
Wirkung  auch  da,  wo  sie  an  sich  Erfolg 
hätten  haben  können. 

Daran  änderte  auch  nichts  die  zweite 
wichtige  preispolitische  Maßnahme  des  Jahres 
1915,  die  Einrichtung  der  Preisprüfungs- 

stellen ).  Sie  entsprangen  dem  Gedanken, 
von  unten  her  die  Versorgungsregelung  durch 
Preispolitik  aufzubauen.  Das  zeigte  sich 
deutlich  am  Aulbau  der  Bekanntmachung, 
dip  einen  zweiten  Teil,  betitelt:  Kommunale 

Versorgungsregelung,  enthält.  Die  Ver- 
Borgungsunterschiede  im  Reiche  waren  groß, 
die  Verbrauchsgewohnheiten  verschieden, 
zentrale  Bewirtschaftung  schien  damals  bei 
vielen  Waren  aus  technischen  Gründen, 

gelegentlich  auch  aus  wirtschaftlichen  Rück- 
sichten (unerwünschte  Eingriffe  in  die  Pro- 
duktion und  den  Handel)  untunlich.  Außer- 

dem waren  manche  Schwierigkeiten  rein 
lokal,  regional  oder  provinzial  begrenzt;  es 
schien  unzweckmäßig,  ihretwegen  zur  zen- 

tralen Zwangsregelung  für  das  Reich  zu 
gnileii.  Auch  sprach  der  in  Gestalt  von 
Ausfuhrverboten  um  sich  greifende  Wirt- 
Bchaftspartikularismus  —  dessen  plausibles 
Argument  der  Schutz  des  mit  geringer 
Kaufkraft  aber  reichlicheren  Vorräten  ver- 

sehenen Gebietes  gegen  die  überstarke 
Kaufkraft  der  industriellen  und  „kriegs- 

gewinnerischen"  Gebiete  war  —  gegen  die 
zentrale  Erfassung  und  Bewirtschaftung. 
Daher  die  Verordnung  vom  25./1X.  1915 
über  Prüfungsstellen  und  kommunale  Ver- 

sorgungsregelung. Sie  machte  den  kleineren, 
wirtschaftlich  zusammengehörigen  oder  ver- 

waltungsmäßig zweckdienlich  zusammenfaß- 
baren Bezirk  zur  Unterstufe  des  gesamten 

nahrungswirtschaftlichen  Aufbaus.  Der  be- 
sondere Vorteil  dieser  Regelung  schien 

darin  zu  liegen,  daß  sie  die  Versorgungsfrage 

l)  Vgl.  dazu:  Stadthagen  und  Briefs, 
das  Preisprüfungswesen,  Beitr.  zur  Kriegswirt- 

schaft, Berlin  1917. 

da  löste,  wo  sie  auftauchte,  da  also,  wo  Bedarf 
und  Verbrauch  sich  örtlich  und  zeitlich 
unmittelbar  gegenüberstanden.  Richtige 
Preisbestimmung  und  Aufsicht  über  den 
Marktverkehr  sollten  diese  nächstliegende 
Versorgung  gesund  erhalten  und  nur  er- 

gänzend die  Ueberschüsse  der  Erzeugung 
zwanglos  abfließen,  den  Zuschußbedarf  eben- 

so zufließen  lassen.  Dementsprechend  sind 
die  Aufgaben  der  Kommunalverbände  ge- 

faßt. Naturgemäß  lagen  sie  weit  ab  von 
ihren  gewohnten  Arbeitsgebieten.  Sie  ver- 

langten Vertrautheit  mit  den  örtlichen 
Wirtschaftsverhältnissen,  Uebersicht  über 
die  wechselnde  Versorgungslage,  kaufmänni- 

sche Kenntnisse  und  Praxis.  Sie  verlangten 
weiter  eine  Beweglichkeit  und  Anpassung, 
die  behördlich  nicht  erstellt  werden  konnten. 
Also  mußte  den  Kommunalbehörden  eine 
Instanz  zur  Seite  gestellt  werden,  die  all 
das  sachverständig  erledigte.  Als  solche 
Instanz  waren  die  Preisprüfungsstellen  ge- 

dacht. Ihren  Aufgaben  entsprechend  war 
ihr  Kreis  weitgezogen  —  Preisstellen  waren 

torisch  für  Gemeinden  mit  mehr  als 
10000  Einwohnern,  fakultativ  für  alle 

anderen  — ;  den  Aufgaben  entsprechend 
auch  die  Zusammensetzung  der  Mitglieder. 
Als  Maßstab  der  Preisprüfung  bestimmte 

§  4  die  Ermittlung  der  den  örtlichen  Ver- 
hältnissen angemessenen  Preise;  Anhalts- 

punkte für  die  Angemessenheit  sind  die 
„Erzeugungs-,  Verarbeitungs-  und  sonstigen 
Gestehungskosten  unter  Berücksichtigung 

der  Marktverhältnisse".  Auch  die  Begut- 
achtung von  Preisen  für  die  Behörden,  die 

Hilfe  bei  der  Ueherwachung  des  Lebens- 
mittelvcrkchrs  und  die  Aufklärung  der  Be- 

völkerung über  die  Preisentwicklung  und 
ihre  Ursachen  gehörten  zu  den  Aufgaben  der 
Preisstellen.  Ucbcr  den  Kommunalstellen 

baute  sich  ein  System  zusammenfassender 
Bezirks-,  Provinzial-  und  Landespreisstellen 
auf;  die  Spitze  des  ganzen  Systems  war  die 
Reichsprüfungssl  eile  für  Lebensmittelpreise 
in  Berlin.  Die  Zahl  der  Stellen  bezifferte 
sich  bald  auf  über  1000,  davon  waren  493 

obligatorisch.  Die  Landes-,  Provinz-  und 
Bezirksstellen  dienten  der  Aufsicht,  der 

Anregung  und  der  Vermittlung  des  Geschäfts- 
verkehrs zwischen  den  Stellen.  Die  Preis- 

stellen waren  stark  vertreten  in  den  In- 

dustriegegenden des  Reiches,  weniger  zahl- 
reich in  den  landwirtschaftlichen  Gebieten. 

Viele  der  Stellen,  zumal  in  landwirtschaft- 
lichen Gebieten,  sind  rein  papierene  Grün- 
dungen geblieben. 

Für  die  Beurteilung  der  Preisprüfungs- 
stellen ist  zu  beachten,  daß  ihre  Einrichtung 

in  eine  Zeit  fiel,  wo  der  kommunale,  dezentra- 
listische  Wirtschaft  sgedanke  schon  stark 
durch  die  zentrale  Reichsplanwirtschaft  in 
der  Ernährung  verdrängt  wurde.   Damit  war 
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die  Organisationsidee,  die  sich  in  ihnen 
und  in  der  kommunalen  Versorgungsregelung 

äußerte,  schon  aufgegeben.  Die  wirtschaft- 
liche und  verwaltungsmäßige  Zweckerfüllung 

der  Preisstellen  verengte  sich  wesentlich. 
Die  schlechte  Ernte  von  1915,  die  den 

Mangel  einer  durchgreifenden  Erfassung  der 
Vorräte  verschärfte,  die  immer  fühlbarer 

werdende  Zufuhrsperre,  der  Aufbrauch  der 
Friedensvorräte,  die  ungenügende  Beschrän- 

kung des  Verbrauchs  in  den  Ueberschuß- 
gebieten  und  die  an  den  Versorgungsunter- 

schieden immer  neu  hervorbrechende  Er- 
bitterung erzwang  die  zentrale  Planwirtschaft 

in  der  Ernährung.  Schon  im  Winter  1915 
bis  1916,  noch  ehe  die  Preisstellen  sich  ein- 

gespielt hatten,  vollzog  sich  dieser  Ueber- 
gang.  So  blieb  den  Preisstellen  mehr  und 
mehr  nur  noch  ihr  lokales  Aufgabengebiet, 

das  zwar  wichtig,  aber  im  ganzen  von  neben- 
sächlicher Bedeutung  war.  Auch  die  Preis- 

regelung ging  mit  der  Planwirtschaft  an  die 
zentralen  Stellen  über,  in  vielen  Fällen  bis 
zum  Verbraucherpreis.  Der  Kommunal- 

verband verlor  an  Verfügungsmacht  und 
Bestimmungsrecht.  Was  er  an  Zuständigkeit 
einbüßte,  büßte  auch  die  ihm  zur  Unter- 

stützung und  Beratung  beigeordnete  Preis- 
steile  ein.  In  den  Preisstellen,  die  wirklich 
arbeiten  wollten,  fragte  man  sich  mit  Kecht: 
was  sollen  die  Preisstellen  noch  unter  der 

Herrschaft  einer  zentralen  Ernährungsplan- 
wirtschaft und  der  zentralen  Preisregelung? 

So  reduzierte  sich  der  ursprüngliche  Auf- 
gabenkreis ganz  gewaltig;  die  Bewirtschaf- 

tung der  Auslands-  und  der  sonstigen 
verkehrsfreien  Ware,  die  Vorschriften  über 
äußere  Kennzeichnung  von  Waren  und  über 
Ersatzmittel,  der  Uebergang  zu  Einheits- 

typen der  Ware  tat  ein  übriges.  Dafür  er- 
wuchs den  Preisstellen,  die  wirklich  die 

Kraft  und  den  Willen  zur  Arbeit  hatten, 
eine  croße  Ausdehnung  ihrer  Kontroll- 

tätigkeit; sie  wurden  zu  lokalen  oder  be- 
zirklichen Aufsichtsinstanzen  über  das 

Kriegsrecht  der  Zwangswirtschaft,  insofern 
sie  die  Personenkreise,  die  Waren  und  Ver- 

kehrsbedingungen jetzt  auf  ihre  Norm- 
gemäßheit  und  auf  die  Innehaltung  aller 
regelnden  und  einschränkenden  Bestim- 

mungen für  Handel  und  Händler,  für  Ver- 
kehr, Verkauf  und  Preise  überwachten. 

Damit  haben  sie,  soweit  sie  überhaupt 
funktionierten,  eine  gewisse  Bedeutung  für 
die  Planwirtschaft  behalten.  Manche  Stellen 
wuchsen  sich  allmählich  zu  kommunalen 
Wirtschaftsämtern  aus,  andere  wurden  wenig- 

stens mit  der  kommunalen  Eigenwirtschaft 
befaßt.  Das  Bild  der  Leistungen  und  der 
Bedeutung  der  Stellen  ist  so  verschieden  — 
iiuh  Landesteilen,  nach  leitenden  Persön- 

lichkeiten, nach  organisatorischen  und  ört- 
lichen Umständen  — ,  daß  ein  abschließendes 

Gesamturteil  stärker  differenzieren  müßte 
als  der  Raum  erlaubt.  —  Eine  wesentlich 
andersartige  und  größere  Bedeutung  hatten 
die  Reichsprüfungsstelle  und  teilweise  die 
Landesprüfungsstellen.  Ihre  gutachtlichen 
Aeußerungen,  ihre  Konferenzen,  ihr  Aus- 

kunftsdienst und  ihre  Aufklärungsarbeit 
stand  den  Zentralstellen  der  Bewirtschaftung 
zu  Gebote  und  gab  vor  allem  die  Orientierung 
für  die  immerhin  erhebliche  Zahl  der  Preis- 

stellen, die  ihre  Aufgabe  zu  erfüllen  sich 
bestrebten. 

Mit  dem  Uebergang  zur  zentralen  Nah- 
rungsplanwirtschaft und  ihrer  Ausdehnung 

verengte  sich  das  Anwendungsgebiet  der 
Höchstpreise.  Teils  sind  es  seltene  Waren 
mit  geringem  Verbrauchsbereich,  teils  Waren 
von  Saisoncharakter  und  starker  Verderb- 

lichkeit, teils  frei  gelassene  Randgebiete  sonst 
bewirtschafteter  Waren,  teils  freie  Klein- 

handelspreise bewirtschafteter  Waren,  die 
unter  Höchstpreise  gestellt  werden.  Das 
sind  keine  Verbrauchsgebicte  von  ent- 

scheidender Bedeutung;  aller  irgendwie  be- 
deutende Verbrauch  liegt  unter  dem  Preis- 
anschlag zentraler  Bewirtschaftungsstellen. 

Die  Preisgestaltung  bei  bewirtschafteten 
Waren  war  gebunden  an  doppelte  Rück- 

sichten: einerseits  an  die  Gestehungskosten, 
an  den  Wechsel  der  Vorräte  je  nach  Jahres- 

zeit und  Einfuhrgelegenheit,  an  die  richtige 
Abstimmung  der  produktions-  oder  ver- 

brauchsmäßig zusammenhängenden  Waren, 
und  an  sozialpolitische  Erwägungen  anderer- 

seits. Jedes  Außerachtlassen  der  ersteren 
Gesichtspunkte  gefährdete  die  Erfassung, 
erschwerte  das  automatische  Einspielen  des 
Verbrauchs  und  der  Produktion;  auf  jeden 
unrichtigen  Ansatz  des  Preises  reagierte  der 
Markt  —  beim  Erzeuger,  beim  Händler  oder 
beim  Verbraucher  —  in  empfindlicher  Weise. 
Jede  fehlende  Abstufung  der  Qualitäten 
erhob  die  schlechte  Qualität  unter  Ver- 

schwinden der  guten  —  ein  Greshamsches 
Gesetz  des  Warenmarktes  —  zur  normalen 
Qualität.  So  wirkten  rein  privatwirtschaft- 

liche Elemente  auch  im  Rahmen  der  Be- 
wirtschaftung als  maßgebende  Steuerung. 

Dies  um  so  mehr,  als  mit  der  Dauer  des 
Krieges  der  Markt  der  Schleichhandelsware 
immer  größer  wurde.  Absolut  dicht  kann 
keine  Bewirtschaftung  die  Quellen  der 
Schleichware  verstopfen;  sie  muß  in  jedem 
Falle  gewisse  Spielräume  lassen  für  die 
Produzenten  und  Händler,  sie  kann  nicht 
jedes  Quantum  restlos  aufsaugen;  sie  ist 
außerstande,  allen  Umgehungen  und  Prak- 

tiken des  Schleichverkehrs  beizukommen. 
Auf  diesem  Schleichhandelsmarkt  wirkte  die 

gesteigerte  Kaufkraft  großer  Bevölkerungs- schichten sich  aus.  Je  stärker  mit  der 

steigenden  Nahrungsnot  und  der  aufge- 
blähten Kaufkraft  die  Schleichhandelspreise 
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stiegen,  und  der  illegitime  freie  Markt  sich 
ausdehnte,    desto   gefährlicher   griff   er   das 
! danwirtschaftliche  System  an.  Der  Schleich- 
landelsüberpreis  wirkte  wie  eine  Prämie  auf 
Ueberführung  bewirtschafteter  Waren  in 
den  Schleichhandelsmarkt.  Keine  Macht 
der  Welt  ist  imstande,  die  Uebergänge 
zwischen  beiden  Märkten  absolut  dicht  zu 

halten;  darum  blieb  der  Bewirtschaf tungs- 
Creis  immer  unter  dem  Druck  des  Schleich- 
andelspreises,  je  länger  je  mehr.  Hier 

wirkte  sich  ein  unheilvoller  Zirkel  aus: 

je  knapper  die  Rationen  werden  mußten, 
desto  stärker  der  Druck  auf  den  Schleich- 

handelsmarkt, desto  höher  die  Prämie  auf 

Entziehung  der  Ware  aus  dem  Planwirt- 
schaft liehen  System,  de.-to  knapper  die 

Rationen  Außerdem  hatten  natürlich  ge- 
rade die  nährkraft reichsten  Qualitätswaren 

die  stärkste  Neigung,  in  den  Schleichhandel 
abzubiegen.  Dieser  Schleichhandelsmarkt 

und  seine  Preisgestaltung  macht  es  unmög- 
lich, ein  irgendwie  zutreffendes  Bild  über 

die  Kosten  der  Lebenshaltung  und  die  Höhe 
der  tatsächlichen  Nahrungsversorgung  im 
Einzelhaushall  zu  gewinnen. 

Hinter  der  Preisbewegung  des  Krieges 
stand  als  wesentlicher  Faktor  das  rück- 

gehende Warenangebot      Teils  verknappte 

es  sich,  soweit  es  auf  Einfuhr  beruhte,  durch 
die  schärfere  Blockade,  die  in  der  späteren 
Kriegszeit  seitens  der  Entente  durch  Kon- 

trolle in  den  neutralen  Staaten  (die  Societe 
de  surveillance  de  Suisse  in  der  Schweiz 
und  der  Niederländische  Overzee  trust  in 
Holland)  ergänzt  wurde.  Die  von  der 
Zentraleinkaufsgesellschaft  in  ihren  ver- 

traulichen Berichten  mitgeteilten  Ziffern 
belegen  diesen  Rückgang  mit  aller 
Deutlichkeit.  Teils  verknappte  sich  das 
Warenangebot  durch  den  Aufbrauch  der 
Vorratslager  und  durch  Zurückhaltung;  teils 
durch  den  Rückgang  der  Erzeugung  und  der 
Qualität  der  Erzeugung.  Nach  Schätzungen 
von  Eulenburg  lebten  etwa  20%  der  Be- 

völkerung vor  dem  Kriege  von  ausländischer 
Zufuhr.  Diese  20%  gleich  rund  13  y2  Mill. 
Menschen  fielen  durch  die  Blockade  allmäh- 

lich auf  die  Inlandserzeugung;  dazu  zehrte 
ein  intensiver  Verbraucher  an  den  Vorräten, 
das  Heer.  Außerdem  gerieten  die  Grundlagen 
der  Erzeugung  ins  Wanken  durch  fehlende 
Arbeitskräfte  und  Betriebsmittel.  Das  zeigte 
sich  schärfer  als  in  der  Industrie  in  der 
Landwirtschaft. 

Die  Ernten  wurden  stark  rückläufig.  Setzt 
man  das  Jahr  1913  =  100,  so  zeigt  sieh  folgende 
Entwicklung  der  Ernten: 
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In  gewissem  Umfang  ist  der  Rücklauf  schein- 
bar, veranlaßt  durch  korrigierte Ueberschätzungen 

der  Ernten  vor  1916. 
Ueber  die  Entwicklung  des  Viehbestandes 

folgende  Daten  (in  Mill.  Stück): 
Rindvieh  Schweine 
20.1  25,6 
21,8  25,3 

20,3  17,2 
20,8  17,0 
20,0  11,0 

17.2  10,0 

Das  durchschnittliche  Schlachtgewicht  senkte 
sich  stark: 

Rinder  (ohne  Kälber)  1912  246  kg 
Rinder  (ohne  Kälber)  1918  145  ., 
Schweine  1912  85  kg 
Schweine  1918  40   „ 

Die  Verbrauchsration  pro  Kopf  (nach 
Angabendes  Reichsgesundheitsamtes  1918),  Min- 

destbedarf pro  Kopf  und  Tag  2280  Wärmeein- 
heiten; rationierte  Kost  Sommer  1917:  1000 

Wärmeeinheiten. 

Friedensration  pro  Kopf: 
Mehl  320  g  täglich. 
Fleisch        1050  g  wöchentlich, 
Fett  56  g  täglich  mindestens. 

Handwörterbuch  der  Staatswissenscnai'ten.    4.  Aufl. 

Kriegsration  pro  Kopf: 

160  g  mit  Kleie(Sommer  [in  den  Städten]  18) 
*35  g  Magerfleisch  mit  Knochen         „ 

7  g  Butter  und  Margarine  ,, 
Einfuhrüberschuß   an    Kraftfutter: 

1913:  4,4  Mill.  t. 
Daraus   erzeugte   Milch   4   Milliarden  Liter. 

1917:  85500  t. 

Daraus  erzeugte  Milch   45  Millionen   Liter. 
Eiereinfuhr:     1912    169110  t 

1917  40  181  t 
1918  17286  t  (inlOMon.) 

Hülsenfrüchte:   1913    310800  t 
1917        1  708  t. 

Diese  wenigen  Daten  beleuchten  den  Stand 
der  Produktion  und  der  Ernährung.  Die  Knapp- 

heit der  städtischen  Versorgung  führte  an  vielen 
Orten  zur  Einrichtung  von  Massenspeisungen; 
Näheres  darüber  bei  A.  Skalweit  in  den  Bei- 

trägen  zur  Kriegswirtschaft  (Berlin,  Hobbing). 
Auch  die  industrielle  Produktion  zeigte 

Rückläufigkeit,  mehr  natürlich  in  den  Be- 
trieben, die  nicht  für  den  Krieg  arbeiteten, 

als  in  den  Kriegsbetrieben,  stärker  dort, 
wo  ausländische  Rohstoffe  verarbeitet  wur- 

den, als  dort,  wo  das  nicht  der  Fall  war. 

Bd.  v.  64 
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Aus  den  kurzen  statistischen  Anlagen 

begreift  man  die  von  der  Warenseite  her 
wirkenden  Ursachen  der  Teuerung.  Es 

gab  durchlaufende  Ursachen  der  Produktions- 
senkung: das  Fehlen  von  Arbeitskräften  oder 

von  geeigneten  Arbeitskräften,  fehlende  Roh- 
stoffe und  Betriebsmittel  ausländischer  Her- 

kunft, Knappheit  und  schlechte  Qualität 

von  Rohstoffen  und  Betriebsmitteln  in- 
ländischer Herkunft.  Die  deutsche  Pro- 

duktion war  im  großen  ganzen  auf  die 

Bedingungen  geschlossener  Volkswirtschaft 
zurückgeworfen  und  fiel  damit  auf  die 
begrenzte  Produktivität  einer  solchen.  Das 
waren  Hemmungen  der  Erzeugung,  die  nach 
Lage  der  Dinge  nicht  behoben  werden 
konnten;  ihre  Wirkungen  mußten  sich  mit 
der  Dauer  des  Krieges  steigern. 

3.  Die  Beschaffungspolitik  im  Kriege 
(Einfuhr-,  Ausfuhr-  und  Produktions- 

politik und  die  organisatorischen  Maß- 
nahmen). Die  Befürchtungen  für  den  Aus- 

gang des  Krieges,  die  Sorge  für  das  Kriegsma- 
terial und  die  Volksernährung  gaben  Anlaß  zur 

Beschaffungspolitik.  Sie  war  teils 
Einfuhrpolitik,  teils  Produktionspolitik. 

Das  Nächstliegende  war  Stärkung  der 
durch  den  Krieg  und  die  Blockade  beengten 
Einfuhr.  Die  Kriegswirtschaft  führte  zu 
einer  Art  Kriegsmerkantilismus:  ein  weit- 

läufiges System  von  Einfuhrförderung,  Aus- 
fuhrregelung, mehr  und  mehr  zentral  dirigiert, 

wird  allmählich  durchgesetzt.  Anfangs 
vollzog  sich  der  Einkauf  im  Auslande  wild 
und  ohne  Regel.  Deutsche  Käufer  in  pri- 

vatem und  öffentlichem  Auftrage  überboten 
rieb  an  neutralen  Märkten  zum  Vorteil  der 
fremden  Verkäufer.  Nebenbei  gab  das 
Anlaß  zu  unliebsamen  Preistreibereien  auch 
für  den  ausländischen  Verbraucher.  Soweit 
keine  Ausfuhrgegenwerte  beschaffbar  und 
Kredite  nicht  erhältlich  waren,  war  die 
Wirkung  ein  Druck  auf  die  deutsche  Wäh- 

rung. Ihm  suchte  man  ziemlich  spät  durch 
währungspolitische    Schutzmaßnahmen   ent- 

/11  wirken,  die  aber  nicht  den  Kern 
der  St  (innigen  trafen.  Bedeutsamer  war  die 
Regelung  der  Einfuhr.  Schon  in  den  ersten 

des  Krieges  wurde  auf  Anregung 
Bullins  in  Verbindung  mit  dem  Reichsamt 
des  Innern  eine  Organisation  „Reichsein- 

kauf" .     Sie  sollte  das  im  Kriege 
len,  was  man  vorher  versäumt  hatte, 

Vorratslager  anzulegen  für  die  Versorgung 
mit  Lebens-  und  Futtermitteln.  Der  Reichs- 
einkauf,  gedacht  als  eine  Zentralstelle  für 
alle  öffentlichen  Einkäufe  im  Auslande, 
sah  hald  seine  Tätigkeit  enger  gesteckt 
durch  das  Krieg  Ministerium;  hier  wurde 

<üe  Krietr.-rohsiofi'abteilung  und  eine  Anzahl 
wn   Rohste  chaften   gegründet,    die 

Anslandskäufe  in  ihren  Produkten 
unternahmen.    Aehnlich  taten  es  die  Inten- 

danturen, ähnlich  der  Kriegsausschuß  für 
Oele  und  Fette.  Der  Reichseinkauf  sah  sich 
bald  auf  den  Bedarf  der  Zivilbevölkerung 
zurückgedrängt.  Aber  auch  hier  traf  sein 
Aufkaufsgeschäft  auf  Mitbewerber,  die 
deutschen  Käufer  auf  neutralen  Märkten 
mit  privatem  und  kommunalem  Auftrag. 
Man  kam  zur  Einsicht,  daß  die  hierdurch 
entstehenden  Mißstände  nur  durch  ein  Ein- 

fuhrmonopol für  eine  Stelle  beseitigt  werden 
könnten.  Bei  aller  Bedeutung  des  Reichs- 

einkaufs langte  er  für  diese  Aufgabe  nicht; 
daran  hinderte  ihn  der  behördliche  Charakter 

und  seine  enge  Verbindung  mit  dem  Reichs- 
amt des  Innern.  So  kam  es  im  Januar  1915 

zur  Gründung  der  Zentraleinkaufsgesellschaft. 
Sie  war  eine  kaufmännische  G.  m.  b.  H., 
an  der  das  Reich,  die  Bundesstaaten  und 
einige  große  Privatfirmen  sich  beteiligten. 
Ihre  Aufgabe  war  die  Förderung  dar  Einfuhr 
nach  Deutschland  und  die  Weiterführung 
der  Geschäfte  des  Reichseinkaufs.  Sie  war 
ein  kaufmännisches  Organ  des  Reiches  zur 
Durchführung  staatswirtschaftlicher  Auf- 

gaben auf  dem  Gebiete  der  Beschaffung 
von  Lebens-  und  Futtermitteln  (XV.  Be- 

richt über  die  Tätigkeit  der  ZEG.).  Die  ZEG. 
arbeitete  nicht  auf  Gewinn,  betrieb  ihre 
Geschäfte  jedoch  nach  kaufmännischen  Ge- 

sichtspunkten. Ihre  Ueberschüsse  flössen 
ans  Reich.  Die  Leitung  bestand  aus  einem 
Kommissar  des  Reichsamts  des  Innern  und 

10  kaufmännischen  und  juristischen  Vor- 
standsmitgliedern. Ihr  Betriebskapital  bil- 

deten Wechselkredite,  die  ihr  von  einem 
Bankkonsortium  und  der  Reichsbank  ge- 

währt wurden.  Sie  hatte  zunächst  kein 
gesetzliches  Einkaufsmonopol,  kaufte  also 
neben  dem  freien  Handel.  Dagegen  über- 

nahm sie  auf  Grund  gesetzlicher  Ermäch- 
tigung bestimmte  Inlandsgeschäfte  (Be- 

schlagnahme von  Reis  und  Zucker,  Mit- 
wirkung bei  der  Verarbeitung  und  Ver- 

teilung der  im  Frühjahr  1915  abgeschlach- 
teten Schweinebestände,  Beschlagnahme  und 

Verteilung  von  Hülsenfrüchten  usw.).  Mit 
der  Schaffung  des  Kriegsernährungsamtes 
und  der  von  ihm  ausgebauten  öffentlichen 
Bewirtschaftung  inländischer  Vorräte  und 
Erzeugnisse  wurde  die  Haupttätigkeit  der 
ZEG.  wieder  in  den  Auslandseinkauf  verlegt. 
Auf  den  neutralen  Märkten  wurde  das 
Geschäft  immer  schwieriger,  teils  durch 
die  Maßnahmen  der  Entente,  teils  durch  die 
internationale  Knappheit  der  Vorräte,  teils 
durch  die  Konkurrenz  der  österreichischen 
Einkäufe.  Die  neutralen  Märkte  regelten 
unter  dem  Druck  ihrer  gesteigerten  Lebens- 

kosten und  Versorgungsschwierigkeiten  die 
Ausfuhr  und  verengten  und  verteuerten 
damit  das  Auslandsgeschäft  der  ZEG.  All- 

mählich wurde  die  ZEG.  mit  einem  Einfuhr- 
monopol   ausgestattet.       Sie    baute    ihren 
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Aufkaufsdienst  vielfach  durch  Gründung 
oder  durch  Uebernahme  ausländischer  Ge- 

sellschaften aus,  richtete  eigene  Transport- 
züge (Carmenzüge  nach  Rumänien)  ein, 

unterhielt  eine  Dampferl'lottille  auf  der  Donau 
und  legte  riesige  Lager,  Umlade-  und  Um- 
Schlagsplätze  an.  Der  Umkreis  der  von  ihr 
monopolistisch  erfaßten  Einfuhrwaren  dehnte 
sich  gewaltig  aus.  Ihren  Höhepunkt  hatte 
die  Gesellschaft  im  ersten  Halbjahr  von  1916. 
Immerhin  ging  eine  Anzahl  von  Produkten 

an  besondere  Kriegsgesellschat'ten.  Mit  der 
Erriehtung  des  Kriegsernährungsamtes  ver- 

lor sie  die  Bewirtschaftung  und  Verteilung 

bestimmter  Inlandswaren,  die  auf  das  Kriegs- 
ernährungsaml  übergingen.  Die  eingeführten 
Waren  mündeten  in  das  Verteilungssystem 
dea  l\rie".-ernährunursamtcs.  Ihre  stärksten 
Erfolge  hatte  sie  in  der  Organisation  der 
rumänischen  Einfuhr  Ins  zum  Ausbruch 

des  rumänischen  Krieges;  nachher  über- 
nahm „Oberost"  Rumänien,  und  damit 

hörte  die  kaufmänni  i  srungsfreiheit 
dort  auf.  Nach  und  Dach  schied  die  ZEG. 
aus  dem  Verkehr  iuii  dem  Südosten  über- 
haupt  aus  und  wurde  auf  die  neutralen 
Länder  be  chränkt.  Aber  auch  hier  ver- 

engten sich  die  Möglichkeiten.  In  Rücksicht 
auf  die  Währung  wurde  seit  1917  die  alte 
Einkaufspraxis  verla  sen;  an  ihre  Stelle 
traten  gegenseitige  Lieferungsverträge  zwi- 

schen dem  Reich  und  den  Neutralen  in 

Verbindung  mit  neutralen  Krediten.  Hier- 
durch beschränkte  sich  die  Tätigkeit  der 

ZEG.  darauf,  innerhalb  eines  festen  Systems 
viin  Verträgen  für  ihre  Warengruppen  die 
Einfuhr  zu  übernehmen.  „Die  Verträge 
waren  einlach  abzuwickeln,  die  angebotenen 
und  zur  Einfuhr  freistehenden  Waren  waren 

abzunehmen  und  auf  Grund  der  Finanz- 

verträge zu  bezahlen"  (Bericht  über  die 
Tätigkeit  der  ZEG.  XV,  S.  26).  Die  Aus- 

sicht, mit  dem  Zusammenbruche  Rußlands 
wieder  ein  weites  Feld  freier  Betätigung  zu 
finden,  verwirklichte  sich  nicht.  Im  No- 

vember 1918  wurde  sie  auf  das  Reichs- 
ernährungsamt  übertragen,  nachdem  ihre 
Tätigkeit  schon  vorher  weithin  beschnitten 
war  dadurch,  daß  immer  mehr  die  beson- 

deren mit  dem  Kriegsernährungsamt  zu- 
sammenhängenden Kriegsgesellschaften  das 

Einfuhrrecht  für  die  von  ihnen  bewirt- 
schafteten Produkte  erlangten.  —  Ueber 

die  Importtätigkeit  der  ZEG.  berichten 
folgende  Zahlen,  entnommen  dem  Schluß- 

bericht der  ZEG.  S.  81:  1916  1,684  Mill.  t, 
1917  0,574  Mill.  t  (Ausfall  des  rumänischen 
Geschäftes!),  1918  0,413  Mill.  t.  Die  Mark- 
werte  der  Einfuhr  betrugen  beim  „Reichs- 

einkauf" von  August  1914  bis  31./XII.  1914 
119  Mill.  M.,  bei  der  ZEG.  1915  1,1  Milliarde, 

1916  1,9  Milliarde,  1917  1,69  Milliarde.  - 
Daneben  bestand  noch  die  weniger  erheb- 

liche Einfuhr  der  Militärverwaltung,  von 

„Oberost"  und  von  einigen  Kriegsausschüssen. 
Die  statistischen  Ausweise  für  die  Total- 

einfuhr sind  bisher  nicht  veröffentlicht. 

Die  Wirkung  der  Blockade  und  des  Währungs- 
schutzes  zeigt  sich  an  einigen  kennzeichnen- 

den Daten: 
Kaffee 

1914  189000  t 
1915  206000  t 
1916  119000  t 
1917  13000  t 

Kakao 

52000  t 

43600  t 

11 000  t 
1200  t 

(Stat.  Jb.  1920,  Int.  Uebers.  S.  11.) 
Hinsichtlich  der  Einfuhr  industrieller 

Rohstoffe  boten  die  besetzten  Gebiete, 
soweit  hier  Fundstellen  vorhanden  waren 
oder  Lager  erbeutet  wurden,  eine  wertvolle 
Ergänzung.  Das  gilt  zumal  bezüglich  Erz 
von  Französisch-Lothringen,  bezüglich  Kohle 
von  Belgien  und  Teilen  Nordfrankreichs. 
Bei  Wolle  und  Baumwolle  und  anderen 

tropischen  Textilprodukten  konnte  es  sich 
nur  um  die  Ueberführung  beschlagnahmter 
Vorrat  slager  nach  Deutschland  handeln. 
Aehnlich  bei  Kupfer  und  anderen  für  die 
Kriegsindustrie  wichtigen  Metallen.  Be- 

züglich der  Erz-  und  Manganversorgung 
kam  Schweden  aushelfend  in  Betracht. 

Kupfer  konnte  während  der  Operationen  am 
Balkan  in  kleinerem  Umfange  dort  gewonnen 
werden.  Für  manche  Metalle  mußte  zu  Er- 

satzstoffen gegriffen  werden.  Die  Einfuhr 
war  militärisch  organisiert  bzw.  wurde  von 

der  Kriegsrohstoffabteilung  bewirkt.  — 
Produktionspolitik.  Bei  diesem 

Mangel  an  ausländischer  Zufuhr  wurde 
die  heimische  Erzeugung  um  so  wichtiger. 
Die  Landwirtschaft  stand  hinsichtlich  ihrer 
wichtigsten  Produktionsvoraussetzung,  der 
Witterung,  während  des  ganzen  Krieges 
sehr  ungünstig.  Die  Jahre  1915,  1917  und 
1918  wiesen  lange  und  ungewöhnliche  Dürre 
während  der  Frühjahrsentwicklung  der 
Saaten  auf.  Sie  beeinträchtigte  die  Ernte- 

ergebnisse sehr  erheblich.  Das  Jahr  1916 

brachte  eine  regnerische  und  kühle  Sommer- 
witterung, die  Nachtfröste  des  Vorjahres 

hatten  das  Saatgut  insbesondere  der  Kar- 
toffeln geschädigt.  Weiterhin  machte  sich 

das  Fehlen  der  Betriebsleiter  und  der 
Arbeitskräfte  sehr  fühlbar;  das  Heranziehen 
der  Kraftreserven  der  Jugendlichen,  der 
Frauen  und  der  alten  Leute  bot  keinen 

entsprechenden  Ausgleich.  Auch  die  Be- 
urlaubungen und  die  bereitgestellten  Kriegs- 

gefangenen waren  kein  vollwertiger  Ersatz. 
Was  von  Verordnungswegen  als  Notstands- 

maßnahme zur  öffentlichen  und  gegen- 
seitigen Hilfe  bestimmt  wurde,  war  der  Größe 

der  Aufgabe  gegenüber  unzureichend.  Vor 
allem  fehlte  es  —  zunehmend  mit  der  Ver- 

minderung des  Viehbestandes  —  an  Dünge- 
mitteln,   am    meisten    an    Stickstoff,    aber 

64* 
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auch  an  Kali  und  Phosphorsäure.  Das 

Saatgut  konnte  nicht  immer  in  genügender 
Menge  und  Güte  beschafft  werden.  Die 
Viehbestände  litten  unter  dem  Mangel  an 
Handelsfuttermitteln,  der  Viehstapel  ging 
nach  Zahl  und  Güte  stark  zurück.  Dazu 
kam  die  Notwendigkeit,  sich  auf  früher 

viel  gepflegte,  dann  aber  aufgegebene  Kul- turen neu  einzurichten:  auf  Oelsaaten, 
Hanf  und  Flachs,  Gemüse  und  Hülsenfrüchte 
usw.  Zu  Anfang  des  Krieges  ging  man 
an  die  Moor-  und  Oedlandkolonisation; 

kam  aber  bald  zur  Einsicht,  daß  die  verfüg- 
baren Betriebsmittel  und  Kräfte  zunächst 

am  besten  dem  vorhandenen  Kulturland 

zugewandt  würden.  Staat  und  Gemeinden 
konnten  nach  Lage  der  Dinge  —  der  land- 

wirtschaftliche Betrieb  als  „gemischter" 
Betrieb  reagiert  auf  Einwirkungen  von 
außen  gewöhnlich  mit  unerwünschten  Neben- 

erscheinungen —  wenig  intensive  Produk- 
tionspolitik treiben.  Das  meiste  mußte 

der  Selbsthilfe,  dem  guten  Willen  und  der 
gegenseitigen  Hilfe  der  Landbevölkerung 
überlassen  bleiben.  Das  Land  half  sich  so 
gut  es  ging.  Die  Bezugsgenossenschaften, 
die  Reichsfuttermittelstelle,  die  Bezugsver- 
einigung  deutscher  Landwirte  und  ähnliche 
Organisationen  waren  von  hoher  Bedeutung 
für  die  Produktion,  insofern  sie  durch  Er- 

fassung, Bewirtschaftung,  Verteilung  und 
Aufkauf  der  landwirtschaftlichen  Betriebs- 

mittel der  Produktion  zu  Hilfe  kamen. 
Auch  die  staatliche  Preispolitik  umschloß 

e  produktionspolitische  Erwägungen. 
Wichtig  waren  auch  die  auf  Verhütung 
von  direkten  Produktionsschädigungen  und 
auf  Sicherung  der  Feldbestellungen  gehenden 
Anordnungen  der  Behörden.  Einflußreiche 
agrarische  Kreise  glaubten,  die  beste  staat- 

liche Produktionspolitik  sei,  nicht  zu  inter- 
venieren. Sie  fanden  dabei  Sukkurs  bei  einigen 

VolkswirtechaftlerrL  Wenn  zur  Begründung 
auf  den  Produktionsanreiz  steigender  Preise 
verwiesen  wurde,  so  übersah  man  neben 
manchem  anderen  dabei,  daß  auch  die 
höchsten  Preise  nicht  imstande  waren, 
die  grundlegenden  Bedingungen  intensiver 
Produktion  zu  erstellen:  Arbeitskräfte,  Kraft- 

futtermittel und  Düngemittel.  Eher  war 
zu  erwarten,  daß  unter  dem  Anreiz  frei 
aufsteigender  Preise  das  Betriebskapital  in 
Gefahl  kam,  soweit  technisch  geeignet, 
dem  Verbrauch  zugeführt  zu  werden. 
Von  anderer  Seite  wurde  Produktionszwang 
empfohlen;  auch  diese  Empfehlung  erfolgte 
au-  völliger  Verkennung  der  Sachlage. 

Auf  annliche  Grenzen  stieß  die  staatliche 
Produktionspolitik  auf  gewerblichem  Gebiet. 
Audi  hier  war  der  entscheidende  Faktor 

Mithilfe  und  die  Anpassungsfähigkeit 
der  Produzenten.  Die  Staatshilfe  beschränkte 
fcich   auf   die   Freigabe   von  Arbeitskräften, 

auf  die  Organisation  des  Marktes  zur  Er- 
fassung, Bewirtschaftung  und  zweckmäßigen 

Verteilung  der  Vorräte,  auf  Preispolitik  mit 
produktionspolitischem  Einschlag,  auf  Ver- 

wendungsverbote und  Verwendungsvor- 
schriften, auf  Unterstützung  der  Bestre- 

bungen zur  Schaffung  von  Ersatzmitteln. 
Die  Eigenschaft  des  Staates  als  des  größten 
Konsumenten  erlaubte  ihm,  durch  zweck- 

mäßige Verteilung  der  Aufträge  —  bei- 
spielsweise durch  Heranziehung  auch  kleinerer 

gewerblicher  Betriebe  —  eine  gewisse  in- 
direkte Produktionspolitik  zu  treiben.  Im 

ganzen  aber  waren  die  Grenzen  der  Staats- 
politik sehr  eng  gezogen;  mit  Zwang  war 

wenig  oder  nichts  zu  erreichen,  aber  viel 
zu  verderben;  wirksame  Aufsicht  über  die 
Vielzahl  der  Betriebe  war  unmöglich.  Zwang 
und  Aufsicht,  die  spezifischen  Machtmittel 
des  Staates,  versagten  bei  einer  Zweck- 

setzung, die  weithin  von  objektiven  Gesamt- 
bedingungen  und  daneben  von  der  Stimmung 
und  dem  guten  Willen  der  Beteiligten  abhing. 

Die  Rückläufigkeit  der  Produktion  und 
der  Einfuhr  führte  nach  dem  Fehlschlag 
der  Preispolitik  zur  zentralen  Planwirtschaft. 
Für  manche  Güter  wurde  sie  gleich  zu  Be- 

ginn des  Krieges  seitens  des  Kriegsministe- 
riums in  Verbindung  mit  der  Industrie 

geschaffen,  in  Gestalt  von  Instanzen,  denen 
die  Erfassung,  Bewirtschaftung  und  Ver- 

teilung mehr  oder  minder  „behördlich" zugewiesen  war.  Mit  der  Dauer  des  Krieges 
entstanden  für  eine  große  Anzahl  gewerb- 

licher Rohstoffe  derartige  Zentralstellen  in 
Gestalt  von  (loseren)  Kriegsausschüssen  oder 
von  Kriegsgesellschaften.  Allmählich  er- 

hielten diese  Gesellschaften  monopolistischen 
Charakter,  begreiflich  bei  der  besonderen 
Natur  des  Kriegsauftrages  und  der  be- 

sonderen Lage  des  auftraggebenden  Staates, 
der  natürlich  nicht  mit  Tausenden  von 
Unternehmern  kontrahieren  konnte.  Manche 
dieser  Gesellschaften  sind  Umwandlungen 
schon  bestehender  Organisationen  in  öffent- 

liche in  der  Form  der  gemischtwirtschaft- 
lichen Unternehmung,  andere  sind  zwangs- 

weise ad  hoc  geschaffen,  wieder  andere  sind 
ledigliche  Produkte  des  Gründungsfiebers 
(Brück,  Die  Kriegsunternehmung,  Archiv 
f.  S.,  Bd.  48,  S.  565).  Der  Aufgabenkreis 
dieser  Gesellschaften  ändert  sich  im  Laufe 
des  Krieges  vollkommen;  waren  sie  anfangs 
einfache  Rohstoffübernahme-,  Finanzierungs- 

und Verteilungsgesellschaften,  so  wurden  sie 
allmählich  „zentrale  Bewirtschaftungsstellen, 
gewissermaßen  die  Gehirne  ganzer  Indu- 

strien" (Brück).  Der  Fiskus  zahlte  ihnen 
gute  Preise,  dafür  trugen  sie  das  Kapital- 

risiko. Manche  Produktionszweige,  deren 
Kapitalrisiko  groß  war,  erfuhren  seitens 
des  Reiches  wesentliche  finanzielle  Unter- 

stützung.   So  waren  gemischtwirtschaftliche 
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Selbstverwaltungskörper  auf  industriellem 
Gebiet  geschaffen,  in  deren  Händen  die 
Verwaltung  der  knapp  gewordenen  Roh- 

stoffe lag;  sie  waren  vom  Staate  oder  mit 
Beteiligung  des  Staates  errichtete  Organe 
der  gewerblichen  Kriegsplanwirtschaft.  Da- 

neben sorgte  in  einzelnen  Fällen  das  Reich 
dafür,  daß  gefährdete  kriegswichtige  In- 

dustrieverbände aufrecht  erhalten  Blieben 

(das  Kohlensyndikat  1915,  das  Zement- 
syndikat 1917).  Auch  hier  stehen  produk- 

tionspolitische,  fiskalische  und  soziale  In- 
i  ii  bestimmend  hinter  dem  Eingriff. 

Viel  weiter  ging  das  Reich  bei  anderen 
Industrien  (Schubfabriken  und  Seifenindu- 

strie), indem  es  hier  langfristige  Zwangs- 
Syndikate  auf  Grund  des  Ermächtigungs- 

gesetzes unter  scharfer  Beschneidung  der 
Selbstbestimmung  der  Industrien  ins  Leben 
rief  (von  Beckeral  b,  Zwangssyndikat  oder 
freie  Organisation  der  Industrie?  1918). 
Diese  „Wirtschaftspolitik  durch  bundes- 

rätliche Verordnung"  (Frkf.  Zig.)  Bcheute 
vor  tiefgreifenden  Blaßnahmen  nicht  zurück, 
griff  vielfach  sogar  zu  Betriebsstillegungen 
und  weitgehenden  Normsetzungen  hinsicht- 

lich der  Produktion,  der  Preise  und  des 
Gewinnausgleichs.  Daß  diese  Organisation 
dt  r  gewerblichen  Kriegswirtschaft  in  mancher 
Einsicht  ihre  großen  Bedenken  hatte,  ist 
begreiflich,  qualifiziert  sie  aber  zu  einem  Teil 
eben  doch  nur  als  eine  harte  Notwendigkeit. 

Eine  Planwirtschaft  ähnlicher  Art  aus 
Gesichtspunkten  der  Heeresversorgung,  des 
Verbraucherschutzes  und  der  Währungs- 

politik vollzog  sich  in  der  Ernährungswirt- 
schaft. Auch  hier  drängten  Knappheit  und 

Teuerung  auf  Planwirtschaft.  Ihre  Spitze 
war  das  Kriegsernährungsamt,  ihm  ange- 

gliedert oder  untergeordnet  ein  Netz  von 
Kriegsausschüssen  und  Kriegsgesellschaften 
für  die  verschiedensten  Produkte  und  Zwecke. 

Auch  hier  haben  schon  bestehende  Organi- 
sationen sich  zu  zentralen  Wirtschafts- 

körpern weiter  entwickelt,  und  auch  hier 
sind  neue  ad  hoc  geschaffen  worden.  Letzteres 
zumal  bei  den  Produkten,  deren  Bewirt- 

schaftung technische  Schwierigkeiten  bot, 
wie  denn  auch  andererseits  die  bei  jedem 
Produkt  anders  gelagerte  Dringlichkeit  und 
technische  Möglichkeit  der  Bewirtschaftung 
die  Formen  und  Grenzen  der  Bewirtschaftung 
mannigfach  gestaltete.  Normalisierung,  Typi- 

sierung und  Verdurchschnittlichung  der 
Mengen  waren  in  jedem  Falle  Grund- 

gegebenheiten der  Planwirtschaft.  Ihre 
Härte  wurde  nur  dadurch  erträglich,  daß 
sie  alle  gleichmäßig  treffen  sollte  und  dem 
glücklichen  Kriegsausgang  zu  dienen  be- 

stimmt war.  Diese  Kriegsplanwirtschaft 
durch  öffentliche  Hand,  durch  gemischt- 

wirtschaftliche Organisationen  und  private 
Verbände  verschiedenster  Art  hat  zweifellos 

eine  Wirtschaftsverfassung  geschaffen,  die 
die  Kraft  der  Kriegführung  stärkte  und  den 
Widerstandswillen  im  Volke  lange  wach 
erhielt.  Ihre  größte  Schwäche  war,  daß  sie 
aus  der  flachen  Hand  vorbereitet  werden 
mußte,  unter  dem  Druck  der  Not.  Bei 
einigen  Produkten  gelang  sie  durchaus 
befriedigend,  z.  B.  bei  Getreide  und  manchen 
gewerblichen  Rohstoffen;  bei  anderen,  deren 
technische  Eignung  geringer  war,  kam  sie 
über  kümmerliche  Notbehelfe  und  dauerndes 
Experimentieren  nicht  hinaus. 

4.  Der  Arbeitsmarkt  im  Kriege  und 
die  allgemeine  Kriegssozialpolitik.  Die 
Verfassung,  in  der  der  Kriegsstoß  den 
Arbeitsmarkt  traf,  war  nicht  befriedigend. 
Aus  dem  Jahre  1913  wurden  unverhältnis- 

mäßig hohe  Arbeitslosenziffern  übernommen; 
sie  bleiben  relativ  hoch  selbst  in  den  Monaten 

von  1914,  die  sonst  starke  Senkungen  auf- 
weisen. Darüber  kam  der  Krieg.  Die  Zer- 
störung der  großen  Ausfuhrwege,  die  Un- 

gewißheit der  Lage,  die  abwartende  Haltung 
der  Inlandskundschaft,  die  Flucht  ins  bare 
Geld:  all  das  schuf  trotz  der  Einziehungen 
eine  zeitweise  ungeheuere  Arbeitslosigkeit. 
Was  man  vor  dem  Kriege  mutmaßte,  schien 
sich  zu  bestätigen:  der  Krieg  werde  den 
Arbeitsmarkt  völlig  verwirren.  Von  2,9% 
im  Juli  1914  stieg  bis  Ende  August 
die  Arbeitslosenziffer  auf  22,4%.  Aber  schon 
Ende  September  ist  eine  merkliche  Entlastung 
vorhanden,  15,7%;  sie  schreitet  fort  auf 
10,9  im  Oktober  und  schließt  mit  7,2  im 
Dezember;  das  Plus  gegenüber  Dezember 
1913  betrug  nur  2,4%  1  So  schnell  hatte  das 
Einspielen  des  Wirtschaftslebens  den  Ar- beitsmarkt wieder  entlastet.  Natürlich  darf 
man  nicht  vergessen,  daß  die  Einberufung 
zum  Heeresdienst  eine  wirksame  Erleichte- 

rung brachte:  gleich  zu  Beginn  des  Krieges 
wurde  etwa  ein  Viertel  der  industriellen 
Arbeiterschaft  einberufen,  in  den  folgenden 
Monaten  stieg  die  Zahl  auf  ein  Drittel  (Volks- 

wirtschaftliche Chronik  der  Jb.  f.  Nat.  1914 

S.  1035).  Mit  April  1915  war  die  Arbeitslosen- 
ziffer 2,9%  erreicht,  die  ungefähr  den  norma- 

len Stand  desselben  Monates  in  den  voran- 

gegangenen Friedensjahren  entsprach.  Zwi- 
schen 2,5  und  2,7  schwankt  dann  ab  Juni 

1915  die  Zahl.  Dieser  Arbeitslosenziffer, 

die  auf  Angaben  der  großen  Arbeiterberufs- 
verbände beruht  und  nur  die  ihnen  ange- 

schlossenen Mitglieder  erfaßt,  entspricht 

im  großen  ganzen  die  monatliche  Arbeits- 
nachweisstatistik des  kaiserlichen  statisti- 

schen Amtes.  Sie  weist  einen  scharfen 
Rückgang  des  männlichen  Angebots  für 
offene  Stellen  aus,  dagegen  eine  durchschnitt- 

lich sehr  starke  Zunahme  des  Angebots 
weiblicher  Arbeitskräfte  seit  August  1914, 
trotzdem  bereits  in  größerem  Umfange  weib- 

liche    Arbeitskräfte     eingezogene     Männer 
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ersetzt  hatten.  In  einigem  Umfange,  der 
zahlenmäßig  nicht  genau  zu  erfassen  ist, 
wurden  Kriegsgefangene  in  die  Wirtschaft 
eingestellt.  Immer  deutlicher  schiebt  sich 

als  das  eigentliche  Problem  des  Arbeits- 
marktes in  der  Kriegszeit  die  fehlende 

Arbeitskraft  vor,  mit  Ausnahme  bestimmter 
Industrien,  vor  allem  der  Textilindustrie. 
Sie  verarbeitet  fremdländische  Rohstoffe, 
welche  ausgingen,  und  hat  außerdem  mit 
einem  großen  Kontingent  weiblicher  Ar- 

beitskräfte zu  rechnen,  deren  Ueberschuß 
nicht  durch  Einziehung  aufgehoben  wurde. 
Außerdem  domiziliert  diese  Industrie  in 
Reichsteilen,  wo  nicht  immer  andersartige 
kriegswichtige  Industrien  vorhanden  waren, 
welche  die  Ueberschüsse  an  Arbeitskräften 
aufsaugen  konnten.  Vielfach  aber  auch 
waren  die  Arbeitskräfte  der  Textilindustrie 
in  anderen  Industrien  schlechterdings  un- 

verwendbar. Trotz  aller  Gegenmaßnahmen 
blieben  hier  arbeitslose  Ueberschüsse.  Aehn- 
lich  lagen  die  Verhältnisse  in  der  Porzellan- 
industrie,  in  der  Hut-  und  Filzwaren- 

fabrikation und  in  stärkerer  Abschwächung 
in  der  feineren  Lederindustrie.  In  diesen 
Industrien  behielt  das  Arbeitslosenproblem 
den  ganzen  Krieg  hindurch  eine  gewisse 
Schärte.  Kriegsunterstützung  und  Kriegs- 

fürsorge mußten  eingreifen.  Beträchtliche 
Aufwendungen  für  Arbeitslosenunter- 

stützung erbrachten  die  Gewerkschaften. 
Fehlende  Arbeitskräfte:  das  war 

die  Grundverfassung  des  Arbeitsmarktes, 
je  länger  der  Krieg  dauerte,  um  so  mehr. 
1  efangene,    bei    Kriegsausbruch    ein- 

tene  polnische  Schnitter,  freiwillige 
Hilfskräfte  und  vor  allem  Frauen  ersetzten 
in  weitem  Umfange  den  Ausfall.  Die  Be- 

richte der  Krankenkassenstatistik  geben 
einen  statistischen  Anhalt  für  den  Rückgang 
der  männlichen  Arbeitskräfte  und  das  Nach- 

drängen der  weiblichen.  Nun  hatte  der 
weibliche  Arbeitsmarkt  eine  besonders  gün- 

Sachlage    im    Kriege,    insofern    viele 
Frauen,  zumal  unverheiratete  und  solche  mit 

Familien  ganz  gut  Beschäftigung  an- 
□  konnten,  vielfach  auch  unter  dem 

Druck  der  Teuerung  und  Knappheit  an- 
nehmen wollten;  daneben  die  große  Zahl  der 

Hinterbliebenen    und    verwitweten   Frauen, 
h  zur  Ausfüllung  ihres  Lebens  und  zur 

Ergänzung  ihrer  Renten  nach  einem  Berufe 
einer  Beschäftigung  um- 

Vor  allem  Beil  dem  großen  Rüstungs- 
I  mm  von   1916  und  .-einer  doppelten 
\         ng  —  erhöhte  Anforderungen  an  die 
v  ■'    bei    Jtärkerem    Herausholen   der 
dienstfähigen    Männer  zeigte   sich    die 

ting    der    weiblichen    Arbeitskräfte 
esetz    gab    es    noch 

Indu  trien,  die  keine  oder  nur  sehr 
ent lernte   Beziehungen  zur   Produktion  für 

den  Krieg  hatten  und  dabei  viele  Arbeits- 
kräfte banden;  das  Hilfsdienstgesetz  und 

die  Kontrolle  des  Kriegsamtes  über  diese 
Industrien  mit  dem  Ziel  der  Freimachung 
aller  verfügbaren  Kräfte  für  den  Kriegszweck 
schufen  schnellen  Wandel.  Die  bei  dem  Kriegs- 

amt eingerichtete  Frauenarbeitszentrale  und 
ihre  Zweigreferate  in  den  Kriegsamtsstellen 
entfalteten  eine  intensive  Tätigkeit  zur 
Mobilmachung  der  weiblichen  Arbeitskräfte, 
die  ja  als  solche  nicht  unter  Dienstpflicht 
standen.  Zum  l./1. 1917  weist  das  Statistische 
Amt  ungefähr  4,8  Mill.  männliche  und 
4,3  Mill.  weibliche  versicherungspflichtige 
Mitglieder  (abzüglich  der  Kranken)  der 
berichtenden  Krankenkassen  auf.  Natur- 

gemäß entstanden  hier  auch  die  besonderen 
Erschwerungen  der  industriellen  Produktion, 
zumal  der  Rüstungsindustrie.  Wie  stark  die 
Produktion  das  Angebot  der  weiblichen 
Kräfte  aufsaugte,  zeigt  das  Prozentverhältnis 
des  weiblichen  Angebotes  auf  die  offenen 
Stellen:  sein  Maximum  liegt  bei  202  im 
August  1914,  eine  Zahl,  die  wesentlich  noch 
unter  Vorkriegsbedingungen  des  weiblichen 
Arbeitsmarktes  steht;  sie  senkt  sich  dann 

unter  gewissen  Schwankungen  im  Zusammen- 
hang mit  der  Jahreszeit,  dem  Geschäfts- 
gang usw.  auf  das  Minimum  von  83  im 

Juli  1917;  Mai  bis  Oktober  1917  zeigen 
ein  Unterangebot  der  weiblichen  Arbeits- 

kräfte, das  dann  im  November  etwas  mehr 
als  ausgeglichen  ist.  Von  Januar  bis  Oktober 
1918  bleibt  das  Angebot  hinter  den  offenen 
Stellen  zurück,  sogar  mit  deutlich  zunehmen- 

der Tendenz.  Erst  der  Dezember  1918  bringt 
mit  der  Demobilmachung  ein  neues  scharfes 
Ueberangebot  weiblicher  Kräfte.  Die  von 
den  Gewerkschaften  bezüglich  ihrer  Mit- 

glieder veröffentlichten  Ärbeitslosenziffern 
belegen  ebenfalls,  wie  stark  unter  der  wirt- 

schaftlichen und  militärischen  Anspannung 
der  Arbeitsmarkt  sein  Gepräge  erhielt:  trotz 
der  in  mehreren  Industrien  vorhandenen 
Arbeitslosigkeit  geht  die  Gesamtzahl  der 
Arbeitslosen  seit  Juni  1917  unter  1%;  im 
Oktober  und  November  sinkt  sie  auf  0,7% 
und  erreicht  erst  im  Dezember  wieder 
annähernd  1%.  Zwischen  0,9  und  0,7% 
der  Mitglieder  der  Verbände  schwankte 
dann  die  Arbeitslosenziffer  für  den  Rest  des 
Krieges  und  erreichte  erst  Mitte  November 
1918  wieder  den  auch  noch  sehr  mäßigen 
Stand  von  1,8%. 

Hinter  den  Zahlen  verbirgt  sich  die 
Kriegsverfassung  des  Arbeitsmarktes.  Es 
war  unvermeidlich,  den  Arbeitsnachweis 
zu  zentralisieren  bzw.  ihm  in  der  Reichs- 

zentrale der  Arbeitsnachweise  August  1914 
eine  zusammenfassende  Spitze  zu  geben. 
War  die  Maßnahme  anfangs  gedacht  als 
ein  Mittel  zur  Bekämpfung  der  Arbeits- 

losigkeit, so  wurde  sie  sehr  bald  ein  Mittel 
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zur  Erfassung  von  Arbeitskräften  im  Dienste 
des  Krieges.  Die  vollwertigen  Arbeitskräfte 
waren  überwiegend  für  den  Felddienst 
mobilisiert;  nur  durch  Beurlaubung  blieben 
sie  in  einzelnen  Industrien  und  in  einzelnen 

qualifizierten  Stellen  in  beschränktem  Um- 
fange zur  Verfügung.  Die  nicht  dienstfähigen 

Männer,  die  einbehaltenen  Wanderarbeiter 
und  die  Beurlaubten  bildeten  den  Stamm, 
der  weithin  in  festem  Arbeitsverhältnis  stand. 
Zu  ihm  rechneten  auch  die  früher  schon 
berufstätigen  Frauen.  Daran  gliederten  sich 
die  beweglicheren  Reservekräfte.  Soweit 
ihre  Eingliederung  sich  nicht  unmittelbar 
vollzog,  erfolgte  sie  durch  den  Arbeitsnach- 

weis. Das  Hilfsdienstgesetz  mobilisierte 
weitere  Kategorien  unter  halbmilitärischen 
Kriegsrecht.  Vielfach  mußten  die  Kralle 
disloziert  werden:  vom  Lande  zur  Stadt, 
von  einer  Sladt  in  die  andere,  von  einer 
Industrie  in  die  andere,  von  einem  Betrieb 
in  den  anderen.  Rückwanderung  aufs  Land 
geht  nur  sehr  wenig  vor  sich.  Ein  mobiles 
Kontingent  bilden  auch  die  Kriegsgefangenen 
und  die  Militärkommandos  zur  gelegent- 

lichen Hilfeleistung.  Die  Arbeiterwande- 
rungen während  des  Krieges  lassen  sich  in 

den  Ausweisen  des  Statistischen  Jahrbuches 

\(in  L919  (S.  32G)  verfolgen.  Die  Industrie- 
bezirke Mitteldeutschlands,  Westdeutsch- 

lands und  in  geringerem  Umfange  die 
Großstädte  des  Nordwestens  zeigen  auch  im 
Kriege  ihren  Charakter  als  Zuwanderungs- 

gebiete für  den  Osten  und  den  Süden. 
infolge  der  starken  Einziehungen  hält  die 
Wanderung  während  des  Krieges  natürlich 
nicht  mehr  ihre  Vorkriegsstärke  bei;  die 
absoluten  Zahlen  sind  rückläufig.  Wenn 

man  die  starke  Verengerung  der  für  Wande- 
rungen überhaupt  in  Betracht  kommenden 

Menschen  und  die  Leutenot  auf  dem  Lande 
in  Anschlag  bringt,  so  sind  die  Wanderungen 

sehr  erheblich  und  bedeuten  eine  starke 

Ansaugung  des  flachen  Landes  zugunsten 
der  Industrie  und  der  Städte  auch  noch  im 

Kriege.  Mit  dem  Hilfsdienstgesetz  wurde 
dem  Kriegsamt  ein  Kriegswirtschaftsamt 
angegliedert,  dem  entsprechende  Organi- 

sationen bei  den  Kriegsamtsstellen  unter- 
gegliedert waren.  Diese  Einrichtung  ver- 

folgte rein  produktionspolitische  Zwecke 
zugunsten  der  Landwirtschaft  und  da  haupt- 

sächlich durch  Beschaffung  von  Arbeits- 
kräften, meistens  auf  dem  Wege  der  Be- 

urlaubung und  Zurückstellung.  Auch  die 
Deutsche  Arbeiterzentrale  wirkte  in  dieser 

Richtung  durch  erleichterte  Heranführung 
ausländischer  Arbeitskräfte. 

Streiks  und  Aussperrungen.  Mit 
Beginn  des  Krieges  wurde  ein  Burgfriede 
zwischen  Arbeitgeberverbänden  und  Ge- 

werkschaften vereinbart,  demzufolge  alle 
laufenden  Streiks  und  Aussperrungen  auf- 

gehoben wurden  und  keine  neuen  Arbeits- 
kämpfe für  die  Dauer  des  Krieges  auf- 

genommen werden  sollten.  In  einzelnen 
Gewerben  bildeten  sich  auf  der  Grundlage 

des  Burgfriedens  schon  frühzeitig  Arbeits- 
gemeinschaften zwischen  den  Arbeitgeber- 

verbänden und  den  Gewerkschaften,  ein 
Ausfluß  erkannter  gemeinsamer  Interessen 
in  der  Not  des  Krieges.  Infolgedessen  sinkt 
die  Zahl  der  Streiks  und  Aussperrungen  im 

ersten  vollen  Kriegsjahre  auf  ganz  unbe- 
deutende Ziffern  herunter.  Das  Jahr  1914 

steht  statistisch  noch  unter  dem  Einfluß 
seiner  7  Friedensmonate:  1115  Streiks, 

etwa  die  Hälfte  des  Vorjahres  mit  5213  be- 
troffenen Betrieben  und  rund  59000  Strei- 
kenden; daneben  108  Aussperrungen  in 

833  Betrieben  mit  rund  36000  Feiernden. 
Die  Weiterentwicklung  zeigen  folgende  dem 
Statistischen  Jahrbuch  1920  entnommene 
Zahlen: 

Streiks betr.  Betriebe Streikende verlorene Arbeitstage 

1915 
1916 
1917 
1918  a)  Wirtschaft!. 

b)  politische 

137 

240 

561 
53i 

241 

Während  das  Jahr  1915  keine  Aussperrungen 
mehr  hatte,  blieben  sie  in  den  folgenden 
Jahren  auf  minimaler  Höhe. 

Man  sieht  aus  diesen  Zahlen,  wenigstens 
bis  zum  Ende  1916,  daß  die  Lohnbewegungen 
als  Mittel  der  Lohnsteigerung  ihre  Funk- 

tionen eingebüßt  hatten.  An  ihre  Stelle 
war  die  automatische  Anpassung  durch  den 
freien  Markt  unter  dem  Druck  fehlender 

Arbeitskräfte,  gestiegener  Lebensmittel- 
preise und  die  Vereinbarung  zwischen  den 

178 
437 

3392 

1094 

6302 

11  639 

124 188 650  658 

379  n6 925  120 

41S38 

245  404 1  859  893 

1  451  526 

3  766  456 
Verbänden  getreten;  letztere  war  erleichtert 

durch  das  gute  Verdienen  der  Kriegsunter- 
nehmungen. Erst  1917  und  dann  sehr  ver- 

schärft 1918  äußerte  sich  das  starke  Ab- 
bröckeln des  Burgfriedens,  vielfach  unter  dem 

Einfluß  politischer  Motive.  Wilde  Ausstände 
griffen  Platz  gegen  den  Willen  der  zentralen 
Gewerkschaftsleitungen.  Wieweit  das 

Rüstungsprogramm  seit  1916,  die  Wahl- 
rechtsfrage  in  Preußen  und  das  von  manchen 
Teilen  der  Arbeiterschaft  verworfene  Hilfs* 
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dienstgesetz  Anlaß  zu  Streiks  gegeben  hat, 
ist  schwer  zu  entscheiden. 

Bezüglich  der  Entwicklung  der  Löhne 
in  einzelnen  Gewerben  sei  auf  die  Statist. 

Jahrb.  1919  und  1920  und  auf  das  Reich  s- 
arbeitsblatt  1919  Nr.  8  und  12  verwiesen. 
Naturgemäß  ist  die  große  Grundlinie  die 
Steigerung  der  Löhne;  aber  mit  starken 
Ungleichmäßigkeiten  in  den  verschiedenen 
Gewerben.  Diese  Ungleichmäßigkeiten 
hängen  wesentlich  mit  der  Kriegswichtigkeit 
oder  der  privatwirtschaftlichen  Dringlichkeit 
der  betr.  Gewerbeprodukte  zusammen;  von 
Bedeutung  für  das  gelegentliche  Zurück- 

bleiben der  Löhne  hinter  der  Bewegung 
der  Warenpreise  bzw.  hinter  der  Lohnhöhe 
in  anderen  Gewerben  war  vielfach  auch  die 
Schwäche  der  Gewerkschaften  im  Kriege 
und  die  Abgeneigtheit  mancher  Arbeiter- 
kategcrien,  in  Lohnbewegungen  einzutreten. 

Einige  lohnstatistische  Daten  aus 
einer  Untersuchung  des  kaiserlichen  Statis- 

tischen Amtes,  die  jeweils  die  letzten  14  Tage 
der  Monate  März  und  September  von  1914 
bis  1917  erfaßte,  seien  erwähnt:  in  der  Eisen- 
und  Metallindustrie  steigt  der  Durchschnitts- 

lohn der  Männer  von  5,55  M.  im  März  1914 
auf  11,81  M.  im  September  1917;  der  der 
Frauen  von  2,06  auf  5,67  in  den  entsprechen- 

den Zeiten.  In  der  chemischen  Industrie 
stellten  sich  die  Löhne  für  Männer  März 
1914:  5.14  M.,  September  1917:  9,89;  für 
Frauen  März  1914:  2,36  M.,  September  1917: 
5,18  M.  In  der  Elektroindustrie  sind  die 
entsprechenden  Ziffern  für  Männer  4,52 
und  10,93  M.,  für  Frauen  2,75,  6,18  M. 
In  der  Maschinenindustrie  für  Männer  5,32 
und  10,79  M.,  für  Frauen  2,28  und  4,88  M. 
Der  Oberbergamtsbezirk  Dortmund  weist 
für  die  Kriegszeit  folgende  Löhne  als  Durch- 

schnittslöhne auf: 

1914 5,i5 
1917 

8,12 1916 5.49 
1918 10,26 

1916 
6>44 

Die  Entwicklung  der  Löhne  vollzog  sich 
in  zwei  Intervallen:  unmittelbar  nach  Kriegs- 

ich  (September  1914)  sanken  die  Löhne, 
von  da  ab  gingen  die  Steigerungen  ununter- 

brochen vor  Bich,  mit  einer  zweiten  deutlich 
erkennbaren  scharfen  Hebung  im  Gefolge 
des  Rüstungsprogramms  und  des  Wieder- 

aufleben dir  Lobnstreiks.  Die  Löhne  der 
wablichen  Arbeiter  stiegen  verhältnismäßig 
stärker  al<  die  der  männlichen,  allerdings »st  die  basia  niedriger. 

Bezüglich  der  Einwirkung  des  Krieges 
auf  die  Organisationen  der  Arbeitgeber  und 
Arbeitnehmer  sei  auf  die  entsprechenden  Ar- 
lik(-'1  (i  örterbuches"  verwiesen leiche  gilt  für  die  allgemeine  Sozial- 

politik während  de-  Krieges.  Hinsichtlich 
ihrer    nur    einige    Bemerkungen.        Zahn 

(Die  deutsche  Sozialpolitik  und  der  Krieg, 
Annalen  des  Deutschen  Reiches  1916  S.  12) 
faßt  sein  Urteil  über  die  deutsche  Sozial- 

versicherung während  de?  Krieges  dahin  zu- 
sammen: „die  Sozialversicherung  hat  eine 

Festigkeit  und  Tragfähigkeit  gezeigt  und 
Kraft  genug  aufgespeichert,  daß  sie  die 
schwere  Belastungsprobe  des  Krieges  ohne 
empfindliche  Störungen  zu  ertragen  vermag, 
ja,  über  ihre  gewohnten  Friedensaufgaben 
hinaus  trotz  vorsichtiger  Wirtschaftsführung 
sich  noch  an  allen  Zweigen  der  besonderen 
Kriegswohlfahrtsbestrebungen  beteiligen 

kann."  Naturgemäß  erforderten  die  be- 
sonderen Bedingungen  des  Krieges  auch  hier 

eine  nicht  immer  leichte  Umstellung  und 
Anpassung,  teils  in  Ausdehnung  der  bis- 

herigen Leistungen  und  Aufgaben  (Reichs- 
wochenhilfe, Mutterschutz,  Säuglingspflege 

der  Krankenkassen),  teils  als  Einschränkung, 
zumal  beim  Arbeiterschutz.  Das  Reichs- 

gesetz vom  August  1914  ermöglichte  Aus- 
nahmen von  den  geltenden  Beschäftigungs- 

beschränkungen, die  sich  bezogen  auf  Frauen- 
arbeit, Jugendlichenbeschäftigung,  Ueber- 

stunden,  Nachtarbeit,  Sonntagsruhe,  ins- 
besondere für  die  Kriegsindustrien  und  für 

die  Landwirtschaft.  Gewisse  Arbeiterschutz- 
bestimmungen, die  noch  erst  in  Kraft  treten 

sollten,  wurden  aufgeschoben.  Andererseits 
fand  eine  Ausdehnung  des  Schutzes  nach 
gewissen  Richtungen  hin  statt,  allerdings 
weniger  aus  Schutzmotiven  als  aus  pro- 
duktionswirtschaftlichen  Erwägungen:  bei- 

spielsweise das  Nachtbackverbot  und  die 
Beschränkungen  der  Arbeitszeit  im  Textil- 
gewerbe  bei  gleichzeitigem  Lohnschutz. 
Wertvolle  Errungenschaften  der  Kriegs- 

sozialpolitik vom  Standpunkte  der  Gewerk- 
schaften waren  unter  anderem  die  faktische 

Anerkennung  der  Gewerkschaften  durch  das 
Hilfsdienstgesetz  und  die  Aufhebung  des 
viel  umstrittenen  §  153  GewO.  Im  übrigen 
muß  das  breite  Gebiet  der  Kriegswohlfahrts- 

pflege und  der  Kriegssozialpolitik  neben 
manchen  anderen  Ausführungen  den  ein- 

schlägigen Artikeln  überlassen  bleiben. 

Die  kriegswirtschaftliche  Organisa- 
tion in  Oesterreich.  Die  österreichische 

Kriegswirtschaft  ist  in  mehr  als  einer  Hinsicht 
der  Deutschen  verwandt.  Die  Daseinsbedingungen 
waren  hier,  wenn  auch  nicht  in  der  scharfen  Zu- 

spitzung wie  sie  die  industrielle  und  großstädtische 
Entwicklung  Deutsehlands  bot,  in  mancher 
Hinsicht  ähnlieh  gelagert.  So  versteht  man  es, 
daß  die  deutsche  kriegswirtschaftliehe  Organisa- 

tion in  Oesterreich  vielfach  vorbildlich  wirkte, 
ohne  daß  man  sagen  kann,  es  habe  sich  um  eine 
bloße  Nachahmung  des  reiehsdeutschen  Musters 
gehandelt.  Der  Doppel monarchie  boten  dabei 
die  auch  auf  kriegswirtschaftlichem  Gebiete  par- 
likularistischen  Neigungen  Ungarns  manche 
Schwierigkeiten.  Zu  einer  einheitlichen  Rege- 

lung    mit    der    Wirkung    einer    durchgängigeü 



Kriegswirtschaftslehre  und  Kriegswirtschaftspolitik 
1017 

gegenseitigen  Ergänzung  kam  es  nicht,  nicht 
einmal  hinsichtlich  der  Organisation  der  Heeres- 
versorgung. 

Der  Anfang  der  Kriegswirtschaftspolitik  war 
auch  in  Oesterreich  Höchstpreispolitik.  Genau 
die  gleichen  Erfahrungen  wie  in  Deutschland 
machte  man  hier:  Höchtspreispoltik  vertrieb 
die  Ware,  lenkte  sie  nicht  in  die  erwünschten 
Kanäle  des  Verkehrs  und  Verbrauchs.  Mit  der 

steigenden  Knappheit  an  Rohstoffen  und  Waren 
blieb  —  zumal  nachdem  durch  Eintritt  Italiens 
in  den  Krieg  für  Oesterreich  die  Blockade  faktisch 
geworden  war  —  nichts  übrig  als  den  Weg  zu 
beschreiten,  den  Deutschland  voran  gegangen 
war:  behördliche  Erfassung,  Beschlagnahme  der 
Waren  mit  zentraler  Bewirtschaftung  und  Ver- 

teilung. Nach  Wittek1)  sind  nach  und  nach 
ungefähr  60  Organisationen  zu  Zwecken  der 

Versorgung  von  Heer  und  Bevölkerung  ent- 
standen.  Dem  Handelsministerium  unterstanden 

die  Organisationen  der  industriellen  Rohstoff- 
versorgung, dem  Ackerbauministerium  und  später 

dem  Ernährungsamt  unterstanden  die  Organi- 
sationen der  Nahrungsversorgung. 

Diese  Zentralen  Bind  Hilfsorgane  der  Regie- 
rung für  Aufgabengebiete,  denen  die  laufende 

Verwaltung  nicht  gewachsen  sein  konnte.  Sie 
entstanden  großenteils  aus  Kartellvereinigungen 
dei  Industrie,  und  deren  führende  Persönlich- 

keiten waren  vielfach  auch  die  Leiter  der  Zen- 

tralen. Kaufmannische  Beratung  der  Verwal- 
tung, Einfuhr  zunächst  in  Wettbewerb  mit 

privaten  Aufkäufern,  später  monopolistisch,  Be- 
wirtschaftung und  Verteilung  der  Vorräte:  das 

war  die  Entfaltung  eines  Aufgabenkreises,  der 
nach  innen  immer  weitere  Zuständigkeiten  an 
sich  riß.  Je  stärker  sich  der  Charakter  der  Zen- 

tralen nach  der  administrativen  und  behördlichen 

Seite  hin  entwickelte,  desto  weniger  langten  die 
ursprünglichen  Formen  der  Zentralen  aus;  neben 
ihnen  wurden  industrielle  Selbstverwaltungs- 

körper geschaffen,  Kriegsverbände  (Wirtschafts- 
verbände) und  zwar  durch  Zwangskartellierung 

aller  je  an  einem  kriegswichtigen  Rohstoff  in- 
teressierten Unternehmungen.  Aufgabe  dieser 

Kriegsverbände  war  Beratung  der  Regierung  in 
kriegswirtschaftlichen  Angelegenheiten  ihres  Ge- 

werbes, und  die  Durchführung  von  Maßnahmen 
nach  Verfügung  des  Handelsministers.  Die 
Politik  dieser  Verbände  bezeichnet  Wittek  als 

„eine  zögernde,  schrittweise,  andererseits  eine 
bewußt  individualisierende,  daher  für  die  Ge- 

biete der  einzelnen  Industrien  verschiedene".  Als 
Grundtypen  sind  anzusehen:  Bewirtschaftung 
durch  eine  mit  Monopolzwang  ausgestattete 
Staatsanstalt  (Beispiel:  Kriegsgetrcideverkehrs- 
anstalt)  bzw.  Einfuhrmonopol  verbunden  mit 
Beschlagnahme  und  Bewirtschaftung  des  ganzen 
inländischen  Vorrates  einer  kriegswichtigen 
Ware  (Ocl-  und  Fettzentrale)  —  und  daneben 
als  freiere  Formen:  mittelbare  Sicherung  des 

öffentlichen  Bedarfs  durch  das  „Belegschein"- 
system  (Erlaubnis  der  Verarbeitung  beschlag- 

nahmter Rohstoffe  für  behördliche  oder  „zu- 

gelassene" Zwecke)  bzw.  das  spätere  System  der 
Verarbeitungsbewilligung  (die  Verarbeitung  eines 
vorbehaltenen  Rohstoffes  wird  an  besondere  Er- 

J)  Die  kriegswirtschaftlichen  Organisationen 
und  Zentralen  in  Oesterreich,  S.  28,  Zeitschrift 
für  Volksw.  und  Sozialpolitik  1922. 

laubnis  geknüpft).  Dazwischen  liegen  zahlreiche 
Mischformen. 

Im  Grundzug  zeigen  die  kriegswirtschaftlichen 
Organisationen  der  industriellen  Rohstoffbewirt- 

schaftung große  Übereinstimmung,  was  teilweise 
aus  der  Natur  des  Objektes,  teilweise  aus  der 
Bestimmtheit  des  Verwendungszwecks  sich  er- 

gab. Weniger  einheitlich  sind  die  Organisationen 
in  der  Ernährungswirtschaft.  Auch  hier  drängen 
Knappheit  und  Teuerung  auf  Zusammenfassung, 
aber  die  Größe  und  Vielseitigkeit  der  zu  bewälti- 

genden Aufgabe,  die  geringere  Bewirtschaftungs- 
eignung der  Objekte,  das  Verhalten  Ungarns 

erklären  das  zögernde  und  ungleichmäßige  Vor- 
gehen bei  der  Schaffung  der  Ernährungszen- 

tralen. „So  finden  sich  unter  den  Ernährungs- 
zentralcn  staatliche  Anstalten,  Kriegswirtschafts- 

verbände, wirkliche  Zentralen  und  einfache  Ver- 

sorgungsstellen" (Wittek  32).  Sie  stehen  alle 
unter  öffentlicher  Aufsicht;  soweit  sie  kauf- 

männische Organisationen  waren,  hatten  sie  die 

Form  der  „gemeinnützigen  Aktiengesellschaft". I.  Die  industriellen  Rohstoffzentralen. 
Die  bezeichnende  Organisationsform  ist  die 

„Gemeinnützige  Aktiengesellschaft";  finanziert 
im  Gegensatz  zu  Deutschland,  wo  öffentliche 
Gelder  und  entsprechend  behördlicher  Einfluß 
stärker  beteiligt  waren,  mit  privatem  Kapital; 
der  Gewinn  ist  laut  Satzung  auf  eine  garinge 

(5  —  6%)  Dividende  beschränkt;  bei  Liquidation 
i  sollten  eventuelle  Ueberschüsse  der  Regierung 
verbleiben.  Die  erste  Organisation  dieser  Art 
war  die  „Vereinigte  österreichische  und  ungarische 

Baumwollzentrale",  gegründet  im  September 
1914,  entstanden  aus  der  schon  sehr  bald  fühl- 

baren Baumwollnot.  Sie  sollte  Baumwolle  im- 
portieren, was  ihr  anfangs  auch  in  gewissem 

nicht  sehr  erheblichem  Umfange  gelang;  nachher 
diente  sie  Zwecken  der  Verteilung  der  inländischen 
Vorräte  an  Rohstoff,  Garnen  und  Stoffen.  Zur 
Erfüllung  dieser  Aufgabe  bekam  sie  im  April  1916 
administrative  Funktionen,  wurde  aber  1917  in 
die  Baumwollzentrale  A.  G.  umgewandelt.  Bei 

der  Beschlagnahme  der  Inlandsvorräte  an  Roh- 
stoffen und  Garnen  zugunsten  des  öffentlichen 

Bedarfs  vornehmlich  (V.  v.  April  1916)  zeigten 

sich  die  gleichen  Erscheinungen  wie  in  Deutsch- 
land: der  „Anbotzwang"  bewährte  sich  nicht, 

der  Ketten-  und  Schleichhandel  blühte.  Ende 

Oktober  1917  wurde  der  allgemeine  Ablieferungs- 
zwang angeordnet;  nach  Wittek  (S.  64)  brachte 

man  mit  allen  diesen  Maßnahmen  etwa  30  Mill. 

Meter  Ware  für  den  dringendsten  öffentlichen  Be- 
darfauf. -  Im  Oktober  1914  erfolgte  die  Gründung 

der  „Woll zentrale"  seitens  der  „Heereskon- 
sortien" und  der  mit  Kriegsaufträgen  bedachten 

Firmen  der  Tuchindustrie,  später  umgewandelt 
in  die  Wollzentrale  A.  G„  und  danach  unter  Aus- 

dehnung auf  alle  Wolle  verarbeitenden  Unter- 
nehmungen der  „Kriegsverband  der  Wollin- 

dustrie" (1916).  Seine  Zuständigkeit  erstreckte 
sich  nur  auf  Rohmaterial;  seine  Mittel  waren 

Höchstpreise,  Beschlagnahme,  Verwendungs- 
verbot, Verarbeitungsvorschriften.  Als  Kontroll- 

mittel diente  der  Transportbescheinigungszwang. 

Die  erfaßten  Mengen  bewegten  sich  zwischen  1/5 
bis  */„  des  Friedensverbrauchs  -  32  Mill.  Kilo. 
Unter  der  Bewirtschaftung  waren  die  Preise 

längere  Zeit  stabil  zu  halten.  —  Zu  den  ersten 
Gründungen  gehörte  auch  die  Metallzentrale, 
ein  Zusammenschluß  der  wichtigsten  Metalle  für 
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Kriegszwecke  verarbeitenden  Unternehmungen, 
als  A.  G.  gegründet  November  1914;  mit  der 
Bestimmung,  Auslandsmetaue  zu  beschaffen, 
seit  1915  auch  für  die  Erfassung  von  Inlands- 
metallen  zu  sorgen.  Sie  beschlagnahmte  und 
bewirtschaftete  Rohmaterialien,  Altmetalle  und 
Abfälle,  und  erfüllte  diese  Aufgabe  auf  den 

üblichen  Wegen,  mit  Beschlagnahme,  Bewirt- 
schaftung, Zuteilung.  Für  Metallrequisitionen 

stand  ihr  seit  1915  die  Zentralrequisitionskom- 
mission  (gebildet  aus  Vertretern  interessierter 
Ministerien)  zur  Seite,  ihr  untergeordnet  Ueber- 
Dahmekommissionen  in  Wien,  Prag,  Graz  und 
Salzburg.  Bis  September  1918  belief  sich  der 
Umsatz  der  Metallzentrale  auf  13  000  Waggons 
(a  10  t).  Die  Ziffer  verrät  den  beschränkten 
Wirkungskreis  der  Zentrale.  -  Die  Knappheit 
an  Wolle  und  Baumwolle  drängte,  besonders 
nachdem  der  Bezug  aus  Deutschland  aufhörte, 
Anfang  191G  zu  scharfem  Anziehen  der  Hadern- 

preise. Auf  Drängen  der  Heeresverwaltung  wurde 
im  September  1916  die  Hadernzentrale  ge- 

schaffen aus  Vertretern  der  Interessenten.  Sie 
setzte  die  Preise  fest,  war  sonst  aber  nur  eine 
Abrechnungsstelle,  die  die  Verteilung  der  Hadern 
den  industriellen  Kriegs-  und  Privatverbänden 
überließ.  Die  Erfassung  begann  beim  Groß- 

handel, er  mußte  die  Hadern  der  Zentrale  ver- 
fügbar stellen,  und  diese  wies  sie  durch  den 

Großhandel  dem  Verbraucher  zu.  —  Die  Knapp- 
heit  textiler  Rohstoffe  führte  notwendig  zu 
Maßnahmen  auf  dem  Gebiete  der  Volksbeklei- 

dung. Bei  der  Woll-  und  der  Baumwollzentrale 
wurde  1917  eine  Abteilung  für  Volksbekleidung 
eingerichtet,  um  Ware  für  die  Zivilbevölkerung 
sicher  zu  stellen.  Später  führte  man  den  Bezugs- 

schein ein.  Der  Versorgungsapparat  gliederte 
sich    in   Landesbekleidungsstellen,   unter   ihnen 

Esprüfungs-,  Altkleider-  und  Abgabestellen. 
J'  r  Verteilung  lag  ein  bestimmter  Schlüssel  zu- 

grunde. Besonders  beliefert  wurden  die  GEG. 
österreichischer  Konsumvereine  und  die  GEG. 
der  industriellen  Konsumanstalten.  Nach  Wittek 
hal  sich  der  Aufbau  der  Organisation  bewährt; 
dafür  daß  im  Ganzen  zuwenig  Textilien  da  waren, 
konnte  die  Organisation  nichts.  —  Von  wichtigen 
weiteren  industiiellen kriegswirtschaftlichen  Orga- 

nisationen erwähnen  wir  die  Häute- und  Leder- 
zentrale  A.  G.  (1915),  die  Oel-  und  Fctt- 
zentrale  (1915  Herbst),  die  Petroleumzen- 

trale (unter  Staatsanisicht  gegründet  seitens 

der  !.">  größeren  Raffinerien)  —  insgesamt  waren industrielle  Rohstoffzentralen. 
II.  Hrnährungsentralen.     Aehnlich    wie 

ad  war  «las  Rückgrat  der  österreichi- 
sch« n    Kriegsernährungswirtschaft    die    Brotge- 

«rirtechaftung,    durchgeführt    durch    die 
'verkehrsanstalt.     Ihr  parallel  ging i  btung  einer  Einkaufsstelle  im  Zollaus- 

laß: durch  die  Preistreibereien,  die 
n  wilden  privaten  Einkäufen  wie  auch  mit 

der  Konkurrenz  durch  die  deutsche  ZEG.  ver- 
n  wäre,,.     Herbst  1916  tritt  die  vom  Mi- 

[nnern  legitimierte  Einkaufsstelle 
.    «ie    wird    1916   in   die 

üeZEG.    umgewandelt;    ihre    Aufgaben    gehen parallel  der  deutschen  ZEG.,  mit  der  sie  auch 
chäftliche  Berührung  hatte.     Auch 

benkreis  erlitl  mannigfache  Einscbrän- 
ind  Veränderungen  im  Laufe  des  Krieges 
afa  betrug  1916-1917  (Juli)  1,5  Mill. 

Meterzentner  Ware  im  Werte  von  645,  6MÜL  Kr. 
1917/18  (Dez.)  2  Mill.  Meterzentner  im  Werte  von 
1077,2  Mill.  Kr.  (Wittek  52).  Die  Gründung  der 
Kriegsgetreideverkehrsanstalt  (KGVA.)  erfolgte 
1915  (Februar)  nach  dem  Fehlschlag  der  Ge- 

treidehöchstpreispolitik. Sie  war  Staatsanstalt, 
in  Hinsicht  auf  ihre  kommerziellen  Aufgaben  wur- 

den Kaufleute  zugezogen.  Die  Finanzierung  er- 
folgte durch  die  großen  Kreditbanken  unter 

unbeschränkter  Haftung  des  Staates,  in  größtem 
Umfang  durch  Wechselkredite.  Die  Anstalt 
operierte  im  engen  Anschluß  an  die  Friedens- 

gewohnheiten des  Getreideverkehrs,  zog  die 
Getreidehändler  und  die  Getreidehandelsge- 

nossenschaften als  kommissarische  Aufkäufer 
heran,  das  aufgebrachte  Getreide  wurde  in  den 
Mühlen  gegen  Mahllohn  vermählen  und  von 
dort  ging  das  Mehl  an  die  „Approvisionierungs- 
stellen".  Die  Zentrale  war  zuständig  für  alle 
grundsätzlichen  und  organisatorischen  Vor- 

schriften, für  Preise  und  Finanzierung,  für  Heeres- 
versorgung und  regionalen  Ausgleich.  Die  Zweig- 

stellen hatten  die  Vorschriften  der  Zentrale  den 
örtlichen  Verhältnissen  der  Kronländer  anzu- 

passen und  der  Zentrale  bei  der  Versorgung  zur 
Hand  zu  gehen.  Ein  Beirat  sollte  die  nötige 
Fühlung  mit  den  Verbraucherkreisen  herstellen. 
Die  KGVA.  stieß  auf  große  Schwierigkeiten;  die 
Vorräte  gingen  nicht  entsprechend  ein  geeignetes 
Personal  und  entsprechende  Transportmittel 
waren  schwer  beschaffbar.  Der  ungenügende  Zu- 

fluß nötigte  zu  immer  schärferen  Maßnahmen  mit 
der  Wirkung  immer  größeren  Unwillens  und 
Zurückhaltungsneigung  bei  der  ländlichen  Be- 

völkerung, die  nicht  mit  Unrecht  darauf  hinwies, 
daß  die  ihr  belassenen  Mengen  für  Saatgut, 
Fütterung  und  Eigenverbrauch  unzureichend 
seien.  1915/16  übernahm  die  KGVA.  1,49  Mill.  t, 
1916/17  1,446  Mül.  t,  1917/18  0,905  Mill.  t  zur 
Bewirtschaftung  und  Verteilung  (Wittek  38). 
Der  Heeresbedarf,  der  ursprünglich  nach  Kon- 

tingent zwischen  Oesterreich  und  Ungarn  um- 
gelegt wurde,  schied  1917  aus  der  österreichischen 

Belieferung  aus  bzw.  wurde  nur  noch  teilweise 
aus  dem  österreichischen  Anteil  rumänischer  Zu- 

fuhren mit  versehen.  Die  Verteilungsmethodik  ist 
im  allgemeinen  die  gleiche  wie  bei  der  Reichs- 

getreidestelle. Die  Preispolitik  scheidet  den  fis- 
kalischen Gesichtspunkt  ganz  aus,  aus  konsum- 

politischen Rücksichten  wird  ein  einheitliches 
ziemlich  stabiles  und  relativ  tiefes  Preisschema 
festgehalten,  was  natürlich  nur  mit  Zuschüssen 
des  Staates  möglich  war.  Inlands-  und  Auslands- 

getreide wird  „gepoolt",  das  teurere  rumänische 
Getreide  wird  mit  Staatszuschüssen  billig  in 
Verkehr  gebracht.  So  blieb  die  Brotversorgung 
in  Oesterreich,  knapp  wie  sie  war,  lange  auf  ziem- 

lich niederem  Preisstand  stabil.  Seit  August 
1916  wurde  die  KGVA.  auch  für  die  Kartoffel- 

bewirtschaftung herangezogen,  aber  bei  der  fol- 
genden Ernte  teilweise  insofern  wieder  ausge- 

schaltet, als  man  das  für  Zivil-  und  Heeresver- 
sorgung erforderliche  Kontingent  staatlich  be- 

schlagnahmte und  den  Rest  dem  Erzeuger  zur 
freien  Verfügung  beließ.  Wie  stark  auch  an 
Kartoffeln  gespart  werden  mußte,  zeigt  die  Tat- 

sache, daß  zwei  für  industrielle  Verwertung  von 
Kartoffeln  (Trocknung  und  Stärkeerzeugung) 
geschaffene  Organisationen  aus  Mangel  an  Zu- 

weisung von  Kartoffeln  kaum  in  Funktion  treten 
konnten.  —  Die  Fleischbewirtschaftung  er- 
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folgte  nicht  auf  dem  Wege  einer  staatlichen  Zen- 

trale, die  ,, Zentrale  für  Viehverwertung"  beim Ackerbauministerium  war  nur  eine  statistische 
und  kontrollierende  Behörde.  Seitens  des  er- 

wähnten Ministeriums  bekämpfte  man  die  Aus- 
wüchse im  Viehhandel,  die  Preistreibereien  und 

das  überstarke  Abschlachten  mit  Höchstpreisen 
und  Verboten,  und  beförderte  die  Schaffung  von 
Viehverwertungsgenossenschaften  in  den  Kron- 
ländi-rn.  Im  September  1916  wurden  in  den 
Kronländern  die  aus  Vertretern  aller  interes- 

sierten Kreise  zusammengesetzten  Landeskom- 
missionen  für  den  Viehverkehr  eingesetzt;  sie 
Btellten  tiir  Gemeinden  and  Bezirke  Aufbringungs- 
Clüne  fest.  Die  Viehverwertungsgesellschaften 
ekamen  das  Monopol  für  den  Ankauf  im  be- 

treffenden  Kronland,  unter  Einbeziehung  des 
legitimen  Handels.  Auf  diesem  Wege  konnten 
Höchstpreise  und  eine  gewisse  Planmäßigkeit  der 
Viehwirtschaft  durchgeführt  werden.  Natürlich 
ging  unter  den  Gesamtwirkungen  des  Krieges 
der  Viehbestand  beträchtlich  zurück.  —  Als 
Organisationen  von  größerer  Bedeutung  in  der 
österreichischen  Kriegswirtschaft  seien  noch  er- 

wähnt die  Zackerzentrale,  die  Spirituszentrale 
und  die  Gcniüse-Obstzentrale. 

Zur  Beurteilung  der  n  leneiehisrhen  Kriegs- 
wirtschaft ist  im  allgemeinen  hinzuweisen  auf 

das  bezüglich  Deutschlands  gesagte.  Die  Mängel 
und  Schwierigkeiten  der  Aufgabe  wie  der  Br- 
füllung  treten  in  0 Österreich  In  mancher  Hin- 

sicht verschärft  zutage,  der  Apparat  arbeitet  im 
ganzen  weniger  präzis,  Klagen  und  Beschwerden 
sind  an  der  Tagesordnung.  Die  im  September 

1917  eingesetzte  ..Vereinigte  Kommission"  beider Häuser  des  Reichsrates  hat  das  Gebaren  von 

16  wichtigen  Kriegsorganisationen  einer  Prüfung 
unterzogen,  das  Ergebnis  ist  niedergelegt  in 

einem  ..Berichte"  der  Vereinigten  Kommission 
(Wien,  Staatsdruckerei).  Die  Organisation  wie 
die  Geschäftsmethoden  wiesen  vielfach  arge 

Mängel  auf:  übertriebene  Organisation,  Schablo- 
nisierung  des  Verkehrs,  Uebermaß  an  Beamten 
und  an  Eingriffen  in  die  Privatwirtschaft,  nicht 
immer  einwandfreie  Finanzpraktiken,  starke 

Reservenbildung,  Verderben  von  Warenbestän- 
den, unnötige  Transporte,  Ermöglichung  von 

monopolistischen  Machtstellungen  von  Privat- 
interessenten auf  Grund  der  Tatsache,  daß  die 

Finanzierung  der  Zentralen  durch  Privat- 
kapital erfolgte,  usw.—  Klagen,  die  unsin  Deutsch- 

land ja  auch  geläufig  waren.  Daneben  die  mittel- 
baren Wirkungen  des  Krieges  und  der  Kriegs- 

wirtschaft: Wucher,  Zurückhaltung,  Ketten-  und 
Schleichhandel,  das  Einströmen  bedenklicher, 
vielfach  sogar  ausländischer  Elemente  in  den 

Handel  usw.  (vgl.  dazu  das  abgewogene  Gesamt- 
ürteil  Witteks  88/9).1) 

l)  Wittek,  Die  kriegswirtschaftliche  Organ- 
isationen und  Zentralen  in  Oesterreich,  Zeit- 

schrift für  Volkswirtschaft  und  Sozialpolitik 

1922  Bd.  II  Heft  1-3/4-6.  -  Bericht  der  zur 
Prüfung  der  Tätigkeit  der  kriegswirtschaftlichen 
Organisationen  und  Zentralen  eingesetzten  ver- 

einigten Kommission  über  die  Ergebnisse  der 

von  ihr  gepflogenen  Verhandlungen.  Wien,  Staats- druckerei. 

III.  Die  Einwirkungen  des  Krieges  auf  die 
Weltwirtschaft. 

Der  Raum  verbietet,  die  Kriegswirtschaft 
aller  einzelnen  am  Krieg  beteiligten  Länder 
darzustellen.  Auch  können  jene  weitreichen- 

den Einflüsse,  denen  die  neutrale  Wirtschaft 
unterlag,  nicht  im  einzelnen  behandelt 
werden;  das  wäre  Aufgabe  einer  umfassen- 

den Beschreibung  der  wirtschaftlichen  Wir- 
kungen des  Weltkrieges.  Sie  würde  zeigen, 

wie  verschieden  nach  Stärke  und  Art  der 
Krieg  jeweils  auf  die  Wirtschaft  einwirkte, 
wie  verschieden  aber  auch  die  nationale 
Wirtschaftspolitik  reagierte,  und  wie  ver- 

schiedene Mittel  und  Wege  der  Anpassung, 
Abwehr  und  Ausnutzung  die  Privatwirt- 

schaften der  einzelnen  Länder  fanden.  Erst 
allmählich  gewinnt  die  wirtschaftliche  Be- 

trachtung genügend  Abstand,  und  erst  all- 
mählich treten  die  Umschichtungen  in- 

folge der  gewaltigen  Störungen  durch  den 
Krieg  genügend  deutlich  hervor,  um  das 
Wesentliche  vom  Unwesentlichen,  die  ein- 

wandfrei gesicherte  Erfahrung  vom  ober- 
flächlichen Eindruck  scheiden  zu  können. 

Sicher  ist,  daß  der  von  uns  oben  be- 
handelte Fall  der  deutschen  Kriegs- 
wirtschaft, gemessen  an  der  Friedensver- 

fassung der  Wirtschaft,  die  stärkste  Um- 
wandlung darstellt  und  im  ganzen  die 

energischsten  Methoden  anwandte—  mit  Hin- 
blick auf  England  vielleicht  abgesehen 

von  der  Steuerwirtschaft,  der  Schiffahrts- 
politik und  der  Organisation  der  Munitions- 

erzeugung.  Dem  Typus  der  deutschen 
Kriegswirtschaft,  dem  die  österreichische 
nahe  gelagert  ist,  kann  man  gegenüberstellen 
den  Typus  jener  kriegführenden  Wirtschaft, 
der  am  wenigsten  die  Bahn  der  Friedens- 

wirtschaft verlassen  hat,  etwa  die  ameri- 
kanische. Wenn  gesagt  wurde,  daß  sich 

ihre  Friedensentwicklung  relativ  am  wenig- 
sten änderte,  daß  also  die  Kriegswirkung  und 

die  Kriegsanpassung  hier  peripherischer  blieb 
als  in  anderen  kriegführenden  Staaten,  so 
ist  damit  angedeutet,  daß  auch  ihr  organi- 

sierende, aus  den  Kriegsnotwendigkeiten 
und  Kriegszwecken  folgende  Eingriffe  nicht 
erspart  geblieben  sind.  Auch  hier  wirkte 
die  Kriegskonjunktur,  die  Kriegsproduktion 
und  die  Umschichtung  des  Verbrauchs  stark 
ein;  auch  hier  zeigt  der  Arbeitsmarkt,  die 
Bankpolitik,  die  Stcuerwir  tschaft,  der  Ver- 

kehr ein  spezifisches  Kriegsbild;  auch  hier 
ist  der  Einschlag  organisierender  Zweck- 

maßnahmen des  Staates  mit  Zuschnitt 
auf  den  Krieg  deutlich.  Aber  das  ist  der 
entscheidende  Unterschied:  das  Rückgrat 
der  wirtschaftlichen  Kriegsführung  in  den 
Vereinigten  Staaten  bleibt  die  freie  Privat- 

wirtschaft, das  Rückgrat  der  deutschen 
Kriegswirtschaft  ist  die  staatliche  Wirt- 

schaftspolitik.   —    Was    von    den    Ver- 
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einigten  Staaten  gilt,  gilt  noch  mehr  von 
Holland  nnd  der  Schweiz,  obschon  zunächst 

am  Radius  des  Krieges  und  der  Kriegs- 

auswirkungen,  kamen  sie  im  wesentlichen 

mit  „Anpassungen"  an  die  neue  Sachlage aus,  und  für  manche  andere  Neutrale 
äußerte  sich  der  Krieg  nicht  anders  als 

eine  mehr  oder  minder  partielle  Kon- 

junktur bzw.  Krise  und  Depression,  hervor- 
gerufen durch  die  Verlagerung  der  Absatz- 

wege, durch  die  Umstellung  der  Produktion, 
durch  die  Umstellung  des  Arbeitsmarktes 
und  des  Kapitalmarktes. 

Allgemein  ist  der  Staat  der  maßgebende 

Träger"  der  Kriegswirtschaftspolitik,  sei  es von  sich  aus  organisierend,  dirigierend  — 
oder  sei  es  im  Anschluß  an  schon  bestehende 
privat  wirtschaftliche  Verbandsgebilde.  Die 
Mittel  der  staatlichen  Wirtschaftspolitik 
haben  eine  große  Gleichförmigkeit;  sie 
werden  im  Verlauf  des  Krieges  immer 
systematischer,  rücksichtsloser.  Nie  zuvor 
is1  die  Wirtschaft  als  Waffe  gegen  den 
politischen  und  militärischen  Feind  so  all- 

gemein anerkannt  und  so  scharf  eingesetzt 
worden  wie  in  diesem  Kriege.  Nachdrücklich 
aber  auch  wie  nie  zuvor  trägt  die  Wirtschaft 
der  ganzen  Welt  die  furchtbaren  Wunden. 
die  sie  als  Waffe  sich  selbst  schlug. 

Der  Wurzelpunkt  aller  „Störungen"  der 
Weltwirtschaft  im  Kriege  ist  die  Vernichtung 
des  hergebrachten  Verhältnisses  von  Angebot 
und  Nachfrage.  Worin  bestehen  die  „Stö- 

rungen"? Sie  bestehen  darin,  daß  alle 
Produktionsanlagen  der  Welt,  die  für  den 
Krictr  oder  in  Ausnutzung  der  durch  den 
Krieg  geschaffenen  Konjunktur  arbeiten, 
gewaltig  und  ohne  Rücksicht  auf  Kosten 

dehnt  wurden.  Das  gilt  zumal  für  die 
Grundstoffe  des  Krieges:  Kohle,  Eisen.  Stahl, 
Schiffe,  Chemikalien,  Leder,  Textilien,  Holz 
usw.  Dieser  Ausbau  fand  für  einige  krieg- 

führende Länder  durch  Mangel  an  Arbeits- 
kräften  oder  sonstige  aus  der  Kriegslage 

de  Erschwerungen  (Belgien,  Nord- 
frankreich)  seine  Grenzen;  um  so  stärker 
mußten  die  Produktionsanlagen  bei  Neutralen 
oder  den  weniger  betroffenen  jeweilig  Ver- 

bfindeten ausgebaut  werden.  Daher  Ver- 
schiebungen im  Standort  der  gewerblichen 

Produktion  für  den  Krieg.  Für  die  Mittel- 
mächte war  die  Sachlage  insofern  anders, 

als  ihre  Ernährungsgrundlage  wie  auch  die 
ungenügend  waren  und 

nicht  durch  Importe  genügend  ausgeweitet 
oten.  Europa  verlor  durch  den 

Krieg  außerordentlich  an  Export  kraft,  ent- 
wickelt! ogai  in  früheren  Exportprodukten 

Starken  Zufuhrbedarf.  Das  bedeutete  Druck 
■  bisherigen  Importgebiete,  sich  nach 

1  ■  keil  selbst  zu  versorgen  auch  in Micken  Erzeugnissen,  die  ihnen  bisher  im 
arbeitsteiligen    Austauschprozeß    der    Welt- 

wirtschaft zugeführt  wurden.  So  erleben 
im  Ansatz  vorhandene  überseeische  und 
neutrale  Industrien  einen  starken  Auf- 

schwung, andere  Industrien  werden  völlig 
neu  entwickelt.  Aehnliche  Erscheinungen,  wie 
sie  früher  die  Kontinentalsperre  für  die  Ent- 

faltung gewisser  festländischer  Industrien 
zur  Folge  hatte,  zeigen  sich  jetzt  in  China, 
Japan,  Indien,  Südamerika,  Südafrika. 
Eisenverhüttung,  chemische  Industrie,  Glas- 
und  optische  Industrie,  Textilindustrie, 
Schiffbau:  diese  Gewerbe  siedeln  sich  fest 
an  Punkten,  wo  sie  bisher  nicht  heimisch 
oder  nur  in  dürftigen  Ansätzen  vorhanden 
waren.  So  wirkte  der  Krieg  in  die  Richtung 
einer  industriellen  Expansion  über  den 
Erdkreis,  eine  Tatsache,  deren  Folgen  erst 
allmählich  auf  Europa  zurückfallen  werden. 
Die  Kriegsbedingungen  des  weltwirtschaft- 

lichen Verkehrs  wirken  als  Prämie  auf  Er- 
weiterung der  Produkt ionsanlagen,  auf  Neu- 

anlage von  Produktionsstätten  und  auf 
verstärkte  Rohstofforientierung  des  indu- 

striellen Standortes.  Auf  das  letztere  macht 
Harms  (im  Weltw.  Arch.  Okt.  22  S.  272ff.) 
aufmerksam.  Derselbe  Autor  stellt  (1.  c.) 
fest,  daß  in  Indien  die  Baumwoll-,  Hütten-, 
Stahl-,  Eisen-,  Leder-  und  Lebensmittel- 

industrie sich  beträchtlich  gehoben  habe, 
das  gleiche  gilt  für  die  Textilindustrie  in 
Indien,  Japan,  China  und  Südamerika. 
In  Südafrika  entwickelte  sich  unter  der  Gunst 

des  Krieges  die  Stahl-  und  Eisenindustrie, 
in  Australien  die  Wollspinnerei,  Zement-, 
Glas-,  Papier-,  Drahtindustrie  und  die  Erz- 

verhüttung, Eisen  und  Stahl  in  Schweden 
und  Spanien,  Papier  und  Holzmasse  in 
Kanada  und  Finnland.  Harms  (1.  c.)  führt 
die  zeitweise  Notlage  der  englischen  Textil- 

industrie seit  dem  Kriege  gerade  auf  den 
Ausbau  der  überseeischen  Textilindustrie 

seit  dem  Kriegsausbruch  zurück.  Der  ge- 
steigerte Kriegsverbrauch  an  Lebensmitteln 

führte  bei  der  Versiegung  großer  euro- 
päischer Ueberschußgebiete  und  bei  der 

Lähmung  der  mitteleuropäischen  Agrar- 
produktion zu  großer  Ausdehnung  der  An- 
bauflächen für  Agrarprodukte  in  Uebersee, 

zumal  in  Südamerika,  ausgenommen  die 
Vereinigten  Staaten,  deren  Wirtschafts- 

energien sich  viel  mehr  der  gewerblichen 
Kriegskonjunktur  zuwandten. 

Diese  Verschiebung  der  herkömmlichen 
Produktions-  und  Absatzverhältnisse  zeigt 
ihre  Parallelerscheinungen  und  Rückwir- 

kungen in  der  Verschiebung  der  Handels- 
und Verkehrswege.  Starke  Verkehrsadern 

der  Weltwirtschaft  schrumpften  zusammen, 
andere  schwollen  gewaltig  an.  Ein  folgen- 

reicher Umschwung  zeigte  sich  auch  im 
Geld-  und  Kapitalverkehr:  ein  Stellenwechsel 
der  Gläubiger-  und  Schuldnerländer,  ein 
starker    „drain"    des    europäischen    Goldes 
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nach  den  Vereinigten  Staaten  und  teilweise 
nach  Südamerika,  sogar  mit  Erscheinungen 
einer  Goldinflation  in  diesen  Ländern;  eine 

gewaltige  internationale  Kapitalbewegung  im 
Gefolge  einer  rücksichtslosen  Anleihepolitik 
und  Kapitalwertveräußerung  zu  Zwecken  der 

Kriegführung  oder  der  Wechselkursstabili- 
sierung.  All  das  im  Zusammenhang  mit  einer 
,.  völlig  veränderten  Proportion  zwischen 

GeldschöpfungundWarenschöpfung"(Harms) 
schlägt  sich  nieder  in  den  Ziffern  der  Banken, 

Kohlengewin 

der    Börsen,    der   Wechselkurse,    vor   allem 
der  internationalen  Staatsfinanzen. 

Das  sei  im  folgenden  mit  einigen  stati- 
stischen Angaben  belegt.  Wir  sind  uns  dabei 

bewußt,  daß  die  Zahlen  nicht  in  die  innere 

Wirtschaftsverfassung  des  Krieges  und  deren 
Wandlungen  hineinleuchten,  auch  kein  Bild 
von  den  wirkenden  Ursachen  geben.  Aber 
in  ihnen  treten  uns  die  Folgen  des  Krieges 
für  die  Wirtschaft  aller  Völker  in  greifbaren 
Ausdrücken  entgegen. 

nung  (Mill.  t). 

1913 1914 1915 1916 
1917 

1918 

Deutschland   

England   
Ver.  St.  v.  Amerika  . 
Frankreich   

Belgien   
Oesterreich-Ungarn     . 

190,1  161,3  146,8  159,1  167,7 
292,0  269,9  257,2  260,4  252,4 
516,9  457,0  482,2  535,3  590,9 
40,0  29,7  18,8  20,5  27,7 
22,8  16,7  14,1  16,8  14,9 
17,7  16,6  17,4  17,6  16,7 

Roheisengewinnung  (in  1000  metr.  Tons) 

158,2 

231,3 

615,2 

26,3 

13,8 

1918 

Deutschland    19312  14408  n  745  n  342  j     11622  92081) 
Oesterreich-Ungarn    .    .    .  2435  1  891  1969  I        —  — 
England    10425  9067  8863  9062  9487  9254 
Vor.  Staaten    31762  23705  30395  40066  39239  38824 
Rußland    4635  4257  3690  3  798  3006               544 
Frankreich    5207  2690  586  1489  1735  1306 
Belgien    2  485  1  455  68  128  8               - 
Italien    427  385  378  467  471                314 

Baumwollernte  (1000  Ballen). 
Gesamtwelternte 

1912/13  27  506 
1913/14  29  808 
1914/15  27643 
1915/16  26  758 
1916/17  24  247 
1917/18  22  164 
1918/19      20  905 

Neuhauten  von  Schiffen  der  Handelsmarine  (über  100  Registertonnen).   

1913 1915 1916 
1917 1918 

Ver.  Staaten   

Italien   

465  226 
1932  153 

276  448 
176045 

50356 64  664 

199  048 
650  919 

177  460 
25402 
22  132 

49  408 

150340 
608  235 

504  247 

42  752 

56  654 

145  624 

38221 

1  162  896 

997919 
18828 

38906 35o  141 

15  939 

1  348  120 
3  033  030 

13  7i5 60  791 

Japan       489  924 

Kriegsschuldenstand.2) 

Deutsches  Reich  (31  ./XU.  1918)    88,9881 
England  (31./III.  1919)           6027 
Frankreich  (30./1V.  1919)    11,0512 

Darunter  äußere  Schulden    13,555 
Oesterreich  (30./VI.  1919)    35,049 
Ungarn  (November  1918)    18,5 
Italien  (Dezember  1918)    48 
Ver.  Staaten  (Ende  Dezember  1918)    18,7390 

Fundiert Un 

'undiert 

Milliarden  M. 

55,o6o 

Milliarden  M. 
£ 

1412 

£ 
Frs. 

69,0 
Frs. 

Frs. 
13,384 

Frs. 
Kr. 

48,2 

Kr. 

Kr. 14,8 

Kr. 

Lire 23 
„        Lire „ $ 

28,4 

$ 

x)  Ohne  Elsaß  Lothringen. 
*)  Nach  O.   Schwarz,   Die  Finanzen  der  europäischen  und  wichtigeren   außereuropäischen 

Staaten,  im  Finanzarchiv  37.  Jahrg.  S.  63. 
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Wechselkurse  in  Amsterdam  (Durchschnitte). 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Berlin 
Gulden  für 

100  M. 

Paris 
Gulden  für 
100  Frs. 

Wien 
Gulden  für 
100  Kr. 

56,79 
50,614 

42,66s 
36,539 
36,744 

47,97 
44,533 

40,78 
41,70 
38,402 

47,94 
37,397 
28,974 

23,027 22,165 

Markt  Zinssätze    von    wichtigen    Börsenplätzen 
(Durchschnitte). 

Berlin London I   New  York 

1914 2,84 
2,5° 

2,04 

1915 
3,89 3,69 

1,83 

1916 

5,46 
5,23 2,41 

1917 4  7s     ; 

4,80 

3,16 

1918 45/s     i 

3,60 
4,92 

Steigerung  der  Lebensmittelpreise  im  Klein- 
handel (nach  Labour  Gazette)  Basis:  Juli  1914 

=  100  %. 

England  220%    (März  1919) 
Frankreich  (Paris)    237  %    (Okt.  1918) 

eden  320  °/0    (Nov.  1918) 
Holland  203%    (Dez.  1918) 

mark  186%    (Jan.  1918) 

Schweiz  233  °/0    (Dez.  1918) 
Vereinigte  Staaten   175  °/0    (Sept.  1918) 
Südafrika  134%    (Dez.  1918) 

Literatur:  Eine  zusammenfassende  üebersieht 
über  die  VorkriegsUteratur  der  Krieg swirtschafts- 
le/ire  und  Kriegswirtsehaflspolitik  gibt  Blau- 
ateln,  Versuch  einer  Bibliographie  zur  Kriegs- 

chafislehre  im  Weltwirtschaftlichen  Archiv 

1914,   '''■'■  Hl,   S.  506. 
I> :<     Literatur    zur  Kriegswirtschaftslehre   und 

■I'nlilik   iriilircnd  des    Krieges    ist   immens.      Der 
Raum    verbietet,   sie   auch  nur  einigermaßen  er- 
schöpfend  anzuführen.     Es  sei  verwiesen  auf  die 
wertvolle     Sammlung      und     Bibliographie     der 
Weltkrieg 8büeher ei,  Stuttgart- Herg,  Schloß 
Rosenstein;   sie   gibt  fortlaufende  Literatur über- 

it    heraus.    —    Reiches    amtliches   Material 
bieten   unter  anderem  dir  Denkschriften  der 
Regierung    an   den    Reichstag,   betreffend 

afüiche  Maßnahmen  an*  Anlaß  des  Krieges, 
Legislaturperiode    Nr.    26    mit    vielen  Nach- 

>.    in    d<r  Sammlung   der  Reichstagsdruck- 
.     I.d.    815ff.    —     Mitteilungen    der 

/.'•  ich  sprüfu  n  gs  teile  für  Lebensmittel- 
preise,    Berlin    1916,   später   Mitteilungen  für 

"•  n.         Nachrichtendienst 
für   Ernährungsfragen,   halbamtlich,   her- 

ausgegeben und   redigiert  vom.    Verfasser,  Berlin 

1916 — /'/',  übergegangen  'inj  ,1ns  Krirgsmiiilirungs- 
und   unter  dem   späteren   Titel  Mitteilungen 
■iu.1   dem  Kriegsemährungsamt,    Berlin. 

Die  umfassendste,  mich  Emzelfragen  bearbei- 
t'tr    Darstellung   der   deutschen   Kriegswirtschaft 

1: ■  itr ä g e  :  u  r  K r i t g t  Wirtschaft, 

herausg.  von  der  Volkswirtschaftlichen  Abteilung 

des  Kriegsernährungsamtes,  Berlin.  —  Bericht 
über  die  Tätig  keit  der  Zentralein- 

k a ufs gesellschaft,  Berlin  1915  mit  15  Nach- 
trägen. —  Das  Reichsarbeitsblatt.  —  Die 

Veröffentlichungen  und  Mitteilungen  des  Deut- 
schen Landwirts  chafts  rat  es.  —  Zahl- 

reiche Aufsätze  in  den  wirtschaftswissenschaft- 
lichen Zeitschriften,  zumal  in  den  Kr  iegs  hefte  n 

des  Ar  eh.  f.  S.,  in  Jb.  f.  G.  V.,  Weltn:  A. 
usw.  —  Ferner  in  der  Bank ,  im  Bank- 
archiv,  im  Deutschen  Oekonomist,  im 
Plutus.  Ferner  das  Korrespondenzblatt 
der  Generalkommission ,  das  Zentral- 

blatt der  christlichen  Gewerkschaften, 

ferner  Mitteilungen  des  Kriegs  aus  - 
Schusses  für  Konsumenteninteressen 
usw.  Jm  übrigen  siehe  die  erwähnte  Bibliogra- 

phie Blansteiiis  und  die  Weltkriegsbücherei 
Stuttgart. 

Ooetz  Briefs. 

Kries,  Karl  Gustav, 

geb.  am  7./V1.  1815  in  Ostrowitt  bei  Neuenburg 
in  Westpreußen,  gest.  in  Marienwerder  am 
13./II.  1858.  Er  habilitierte  sich  1839  als  Privat- 

dozentin Breslau,  wo  ihm  1844  eine  a.  0.  Professur 
der  Staatswissenschaften  übertragen  wurde.  Im 
J.  1850  gab  er  seine  akademische  Lehrtätigkeit 
auf,  wurde  in  das  Erfurter  Parlament  und  1851 
in  das  preußische  Abgeordnetenhaus  gewählt  und 

bereiste  1856  England  behufs  eingehenden  Stu- 
diums der  dortigen  öffentlichen  Armenpflege. 

Kries  veröffentlichte  von  staatswissenschaft- 
lichen Schriften  a)  in  Buchform:  Historische 

Entwicklung  der  Öteuerverfassung  in  Schlesien 
unter  Teilnahme  der  allgemeinen  Landtagsver- 

sammlungen. Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der 
schlesischen  Stände,  Breslau  1842.  —  Ueber  die 
Einkommensteuer  in  Breslau.  Eine  historisch- 

kritische Abhandlung,  ebd.  1844.  —  Ueber  die 
Verhältnisse  der  Spinner  und  Weber  in  Schlesien 

und  Tätigkeit  der  Vereine  zu  ihrer  Unter- 
stützung, ebd.  1845.  —  Weshalb  wollen  wir 

zwei  Kammern,  und  wie  sind  dieselben  zu 
bilden?  ebd.  1848.  —  Ueber  die  Zustände  der 

ländlichen  Arbeiter  in  der  Gegend  von  Marien- 
werder, Berlin  1852.  —  Vorschläge  zur  Regelung 

der  Grundsteuer  in  Preußen,  Berlin  1855.  — 
Die  englische  Armenpflege.  Aus  seinem  Nach- 

lasse herausgegeben  von  Karl  (Frh.)  von  Richt- 
hofen,  ebd.  1863. 

b)  Zahlreiche  Aufsätze  im  Archiv  der  polit. 
Ockonomie,  hrsg.  von  Rau  und  Hanssen  und  in 
der  Z.  f.  St. 

Vgl.  über  Kries:  Röscher,  Geschichte  der  Nat., 
München  1874,  S.  1043.  —  Allgemeine  deutsche 
Biographie,  Bd.  XVII,  Leipzig  1883,  S.  169ff.  - 
Robert  Meyer,  Die  Prinzipien  der  gerechten 
Besteuerung,  Berlin  1884,  S.  86 ff. 

Mei  tzel. 














